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Sachregister.

(Die Zahlen hinter den einzelnen Sätzen bedeuten die Beltenzshlen.)

(Die Sätze mit kleiner Schrift sind Hinweise auf die medizinische Literatur.)

Abdeckereifrage: Hat ein priviligierter

Abdecker ein Recht auf den Kadaver ge—

fallener Schweine. 22. — Regelung des

Abdeckereiwesens. 463 -— Zeitschrift für

Abdeckcreiweseu. 663. -— Kreisabdcckerei.

668. — Unterschleife auf der Berliner

Abdeckerei. 811.

Abführmittel, im besonderen der Aloe.

Zur Kenntnis der von Professor

Dr. Gmeiner. 177.

Abfuhr. -- Eine glänzende —- 809.

Abgeordnetenhaus: s. a. Körungswesen,

Ländcrnamen, Viohsperrmaßregeln. — An

trag zum Floischbcschaugosetz. 170. —

Verhandlungen über Schlachthofgebiihren.

249. —— Petition des deutschen Techniker

verbandes. 512.

Abiturienten s. Tagesgeschichte (Ärzte, Uni—

versitäten und Persönliches). Halle a. S.

Abituricntenexamen s. a. Reifezeugnis.

Abiturientenexamens bebufs Promotion.

Nachholung des — v. Schmaltz. 495.

Abkochen im Felde. 596.

Abschiedsvorlesung des Professor Dr. Kitt

München. 221.

Ahsorptionsvermögen s. Jothion.

Abszeß. — Paraproktaler —- Orig.-Art. v. Perl.

954.

Abszeßbildung s. (.‘hininsalze.

Abwehr. Zur — v. Herrmann.'684. Er

klärung dazu 708.

Abwerfen der Pferde bei der Truppe. 521.

Acarusräude s. Petroleum.

Acarusräude. — Behandlung der — v. Nicolas.

852.

Acarusräude des Hundes und ihre Behandlung

v. Prof. H6brant und Antoiue. 851.

Acarusräudc. — Zur Therapie der — Orig.

Art. v. Prof. Dr. Gmoiner. 599. v. Dietz

867. Notiz hierzu 916.

Acoksnthers Schimperi als Mittel bei Herzkrankheiten

v. Lenin. 58.

Aconitum Napellus. — Vergiftung durch die

reifen Kümer von — v. Vater. 257.

Adenom s. Polyadenom.

Adrenalin s. Anästhesie.

Adrenalin s. Eusomin.

Adrenaiininjekd0n s. Jodpräpnrate.

Adreßbuch. —— Tierärzte im Berliner. —— 88.

Adressen-Nachfrage. 513.

Ärzte und Universitäten s. Tagesgeschichte.

Ätherinjektion s. Ephidrosc.

Äther;;gpfnnrkose. —— Über die Witzel‘sche — v. Arndt.

Afl'ennrton s. Hornhnuteyphilis, Syphilis, impfsyphilis.

Afl‘cnarten und menschlichen Rassen durch spezifische

Blntresktion. — Die biologische Differenzierung von

— v. Bruck. 694.

 
Afrika: s. a. Piroplasmosis. Typhusschutz

impfung. —— Gedenktafel flir die gefallenen

Vcteriniire. 207. — Vcterinärrat Rickmanns

Rücktritt vom Kolonialdienst. 480. —- Ab

kochen im Felde. 596. -— Tierärzte für

Deutsch-Ostafrika. 721. 779.

Agglutinatiou s. Typhuskultursn.

Agglutinstionspritt'ung durch den praktischen Arzt mit

gefärbten Präparaten. —« Eine einfache und be

queme — v. Goßner. 618.

Agglntinierende Substlnz bei den für den Typhus immuni

siertcn Tieren. « Elnfluil der umgebenden Tempe

rniur und des kalten Bad< s auf‘ die Hervorbringung

von —- v. (irnziani. 10.

Agglutinine s. Gonococcenscrum.

Agglutinine im passiv immuni<ierten Organismus. —- Über

dass \'erhsltsn der -— v. Brlbrnm. 75.

Akademische Freiheit und Vaterlandsliebe

v. Schmaltz 63. Berichtigung 79.

Aktinomykose s. Jodipin.

Aktinomykose. — Zur Behandlung der —

v. Kovz'tcs. 933.

Aktinotnykose der Lymphdriisen bei ameri

kanischen Rindern v. Dr. Stolpe. 595.

Aktinomykotischen Neubildungen des Rindes.

— Operative Behandlung von —- v. Dorn.

639.

Alaunvcrgiftung v. Dr. Noack. 217.

Albuminuric. — Zur Kenntnis orthotlscher — v. Heubnor.

Alkohol s. Blutdmck.

Alkohol 682. — als Nahrungsmittel v. Neutuann. 719.

Altohol und Unfähigkeit von Schulkindern v. Nicholl. 259.

Alkoholsbstinenz bei lierzkrnnkon v. Gsili. 87.

Alkoholismus s. 11arnsfinreausscheidung.

Alkohols auf den menschlichen Blutkreislauf. — Die

Einwirkung des - v. Braucht. 748.

Aikoholtherspie v. Meltzcr. 10.

Aloe s. Abführmittel.

Altenstadt. — Schlachthot'bau. 900.

Alypin beim Pferd. — Klinische Untersuchungen

über die Wirkung des Lokalanästhetikum

— v. Dr. Dittmer. 136. ‘

Amaurose nach Brustseuche v. Prof. Dr.

Fröhner. 520.

Amerika: Deutsche Tierärzte in Amerika.

89. 158. — Nahruugsmittelkontrolle. 249.

« Aktinomykose der Lymphdriisen bei

amerikanischen Rindern v. Dr. Stolpe. 595.

— Vieh- und Fleischproduktion in den

Vereinigten Staaten von Nordamerika. 596.

— Zuchtfarm für deutsche Kavalleriepferde

in Amerika. 709. — Vom amerikanischen

Fleischtrust. 899. — Amerikanische Stu

dienkommission. 902. — Übelstä.nde in

den amerikanischen Fleischpackhäusern.

902.

Amputation s. (‘oupierschcre‚ Endometritis.

Amputation der vorderen Extremität bei

einem Pferde; Orthopädische Prothese.

Von Prof‘. Udriski. 958.

 

Amtstierärztc. — Gehälter der Hamburger —

481.

Amyloiddegcneration due to Plague Injections.

v. Sconkewitch. 694.

An'ämie des Pferdes (infektiöse Typho-Anämie).

— Klinische und experimentelle Unter

suchungen über die perniziöse — von

Carrtä und Vallräe. 198.

Anästhesie s. Chloralhydratinjektionen.

Anästhesie zu verlängern. Verbindung des

Adrenalins mit den lokalen Anästhe

sierungsmitteln. — Praktische Methode,

die lokale — v. Dupuis und Eeckhout 454.

Anästhesierungsvorgang durch das Skopolamin

-— Chloroform. —- Vergleichende Studie

der praktischen Methoden, das Pferd zu

anästhesieren. — Gemischter — v. Prof.

Dupuis u. v. d. Eeokhout. 73.

Anästhesin s. Lokalanästhetika.

Anästhetikum s. Alypin.

Anerkennung. — Erfreuliche 610.

Anfrage. — Öfl"ontliche — v. Tiddens 622;

Antwort hierauf v. Glage 665; v. Dralle

643; v. d. B. T. W. 643; Antwort hierauf

v. Stauf 665. 686.

Angiome s. Hämangiomo.

Angioneurose und die Hautentziindungen

hämatogenen, embolischen Ursprungs. ——

Die Theorie der — v. Dr. Török 477.

Anhalt: Verordnungen zur Bekämpfung der

Geiliigelscuchen. 589.

Anstcckungsstofl’e (Desinfektionsvcrfahren)

bei Rotlauf‚Schweineseuche und Schweine

pest. -— Anweisung zur Reinigung und

zur Zerstörung der — 194.

Anstellung s. Tagesgeschichte (Sanitätstier

ärzte).

Anthelmlntirum s. Wnrmssmenöl.

Antiformins. —- Untersuchungen über die

Desinfektionskraft des —- v. Dr. Schmitt

718.

Antim()sgisrlcum. — Chininphytin als — v. Schweitzer

Antiperiostin, ein neues Therapeutikum gegen

Knochenneubildungen und Gallen v.Wacbs

290.

Antipositin 99.

Antiseptika s. Parisol, Superoxyde.

Antiseptika. — Moderne — Orig.-Art. v. Mayr

687.

Antistroptororconsetum in de ärztlichen Praxis v.hienzer

330.

Antituberkulös s. Vaccination.

Anzeigepflicht s. l‘hthise.

Aorta s. Obturation.

Aphonie bei einer Kult infolge von primärer

Larynxtuberkulose v. Bolterbach. 31.



IV

Aphtbenaeuche und Vaccine v_ Siegmund‚ 692_ ‘ Atoxylbehandlung der experimentellen Dourine v.Yakimoff'

569.

Apotheken s‘ Tagesgesehichte (Apotheken' | Atoxyl —‘ Behandlung der Trypanosomeu-Kranklnci’. 187.

wesen).

Apothekengesetz. — Reichs- — v. Schmaltz.

225. 312. 510.

Apothekerhaus in Berlin. 78.

Apparat zur Anwendung von feuchter und

trockener Wärme. — Ein neuer -— Orig.

Art. v. Med.-Rat Prof. Dr. Räder. 623.

Apparat zum Eingeben flüssiger Arzneien.

Orig.-Art. v. Dr. Goldbeck. 554.

Apparate: Auge, Coupierschere, Doppel

Bistouri, Duplex-Emaskulator, Emasku

lator, Fixator, Inhalation, Kühlmaschine,

Röhrenluftkühlapparate, Sandsche Zange,

Sicherheitsemaskulator, Verbrennung.

Appendicitia a. Wanderniere.

Arabien s. Tierzucht.

Arbeit s. lleramuskel.

Arenches s. Schweiz.

Argentinien s. Bovovaccination, Viebhandel,

Zwangsmittel.

Argentumnltricurnlösungen. — intravenöse Injektionen

von -— v. Gubarew. 607.

Aristoöla in der Opht‘ialmologie. — Die Anwendung des

— v. Binder. 582.

Arm s. Furunkulose.

Arsenikvergiftung. 217.

Arteriosklerose s. liirnerkrnnkungen.

Arteriosklerose und ihre Behandlung v. Senator. 588.

Arthritiden mittelst Fibrolylin. — Zur Behandlung

chronischer M v. Dr. Salfeld. 81.

Artilleriedepot in Erfurt. 765.

Arzneimittel: Abführmittel, Adrenalin,

Aether, Alypin, Antiformin, Antipcriostin,

Antipositin, Antiseptica, Atropin. Borsäure,

Brechweinstein, Chloral, Chininsalze,

Chloralhydrat, Damholid, Deutschmanus

Serum, Digitalis, Druseheilserum, Fibro

lysin, Formaldehyd, Furonkulose, Gallo

serin, Hautreizende Mittel, Hefepilz. in

fektioneu, Jodipin, Jothion, Kalium,

Kräuterextrakt, Kreosotvasoliment, Lokal

anästhetika, Morphium, Naphthaian‚Nutriu,

Parisol, Pastillenbereitung, Perhydrol,

Petroleum, Phenyform, Plumbum nitricum,

Protargol, Quecksilberpräparat, Radio

thorium, Santonin, Schafwaschpulver,

Schwefelkohlenstoff, Skopolamin-Chloro

form, Septicidin, Silberpräparate, Steinöl,

Sublamin, Sulfur colloidale, Superoxyde,

Suptol, Taliianine, Therapogen, Thüringer

Pillen, Tricol, Tuberkuliu, Vasogen, Vasoli

mente, Vitulosal, Yohimbin, Yohimvetol.

Arzneimittel auf Anweisung mittelst Fern—

sprechers in Württemberg. — Verfügung

bctr. Abgabe von —— 88.

Arzneimittel, Spezialitäten und Geheimlnittel v. Zeruik.

109.

Arzneivcrordnungen. — Fingerzeige für die

Verbilligung der —- Orig.-Art. v. Professor

Regenbogen. 611.

Arzt s. Tagesgeschichte (Ärzte und Univer

sitäten). Fleischbeschau.

Aspirin s. l\'ovuspirin.

Assistcntenstellen suchende Tierärzte.

Warnung für —- 226.

Asthmnkarbon. 81.

Asymmetrie s. Strabismus.

Atcmbewegungen. —

v. Nicolaides. 617.

Atoxyl s. s. Schlafkrankhelt.

Atoxyl bei Paralyse v. Spieimeyer. 694.

Atoxyl. Toxikologische Untersuchungen mit —

v. Blumenthal. 617.

Atoxyl behandelten Dourinekanincheu. — Demonstration

von mit — v. Uldenhuth. 705.

Über die lnnervation der —

l

l

Atoxyl bei sfrikunischem Rückfnllficher. Über die

Wirkung des — v. Brelni und Kinghorn. 234.

Aioxyls auf Trypanosomen und Splrochaeten. —- Umor

suchuugcn über die Wirkung des -— v. Uhleuhuth,

Groß und Birke]. 109.

Atropinvergiftung bei einem Pferde v. Neffgen.

30.

Aufblasen s. Fleisch.

Aufhängebänder der Sesambeine an allen

vier Füllen bei einer neunjährigen Halb

blutstute. -— Zerreißung der oberen -*

v. Zimmermann. 198.

Aufklärung v. Beckhard. 583.

Aufrufe s. Tagesgeschichte (Persönliches).

Auge a. Kantburiden, Tuberkulose.

Auge. —- Cyslicercus im —— v‚Jllazck. 87.

Augenkrankheiten bei Grubenpferden v.

Sturm. 539.

Augenpraxis unserer Haustiere. — Die An

wendung öliger Lösungen in der — v.

Dr. v. Pflugk. 775.

Augentuberkulose beim Schwein. — Doppel

seitige — Orig.-Art. v. Dr. Keil. 801.

Auges bei einer Kalbin. — Anwendung eines

künstlichen — v. Günther. 9.

Auges“ beim Schwein. — Drei weitere Fälle

von „Mißbildungen und angeborenen

Fehlern des — v. Dr. Keil. 612.

Ausbildung von Kuhwärtern. 584. 621.

Ausführungsbestimmungen s. Laienfleisch

beschauer.

Auslandes. -- Fleischvorr'äte des — 668.

Auslandsfleischbesohau s. a. Flcischbeschau.

Auslandsfleiscbbescbau und die Chemiker. 98.

Auspfunden s. Schlächter.

Ausschlachten. — Töten und — 666.

Ausschwefeln der Kühlräumc. 901.

Ausstellung s. a. Gcflügcl-, Jubiläums Milch

und Mastviehausstellung.

Ausstülpung. -—— Sehlunderweiterung und -

v. Dr. Zimmermann. 406.

Auian-Dmiufektionsvurfahren \'. Eichcngriiu. 607.

Autofraktur am os sacrum der Kuh v. Rhein

heimer. 123.

Autolysate s. Schweinepestbazillen.

Autoplastie des Rückens v. Chanier. 7.

Autor drucken lauen. — Wie soll der -— v. Neifler. 557.

Aviculturc s. l’0euf.

Baccelli s. Blamage.

Backhaus s. Kräuterextrakt.

Bad s. Agglutinierende Substanz.

Baden: Milchzentrale in Karlsruhe. 24. ——

Staatsstipendium für Veterinärmedizin

studierende badische Staatsangehörige.

88. — Die ersten Wahlen zur Tierärzte

kammer in Baden. 116. 264. — Vorlesungs

verzeichnis der Universität Freiburg i. Br.

264. —- Städtische Schweiuemästcrei in

Karlsruhe 901. — Die Tätigkeit der tier—

ärztlichen Disziplinarkammer im Groß

herzogtum Baden. 936.

Bakterie Neumanns (Ratin). — Versuche an

Haustieren mit der rattentötenden — Orig

Art. v. Wladimirofl' und Kamensky. 25.

Bakterien s. Speichel.

Bakterien. — Die Ergebnisse neuerer Unter

suchungen über die Morphologie und

Physiologie der — v. Dr. Grimms. 941.

Bakterien und Protozoen. — Über Einwirkung

 

von Galle auf — v. Dr. Sieber. 777.

Bakterienkrankheit s. Cholera.

Bakterientoxinen und andern Giften durch

Pflanzen aus dem Erdhoden. -— Über

Resorption von -— v. Prof. Dr. Kasparek.

774.

Bakteriologische Institute s. Nachprüfung.

Baldrian s. Bornyvol.

Ballfest s. Tagesgeschichte (Persönliches).

Barben. Psorospermosis oder Myxoboliasis

tuberosa der Barben. -— Die Krankheit

der — v. Prof. Stazzi. 153.

Bauchwundc. — Perforierende — v. Miller.773.

Bayern: s. a. Gcrichtsentschcidungen.

Ernennung des Kreisticrarztcs Reichhold

Ansbach zum Landstallmeister am Kgl.

Landgestüt zu Zweibrücken. 47. — Er

nennung des Bezirkstierarztes Dr. Fambach

Glaucbau zum außerordentlichen Professor

der Hufkunde a. d. Tierärztl. Hochschule

Miinchcn. 47. — Amtstierärztlichc Prüfung.

47. — Informationskursus für Amtstier

itrztc. 47. — Einfuhrvcrbot von Rindvieh

und Ziegen (lllin.-Vcrf.). 130. — Verzollung

österreichischer Pfuscherciartikel in

Bayern. 336. — Bayerische Militärver

ordnung. 481. 509. — Stellungnahme der

bayerischen tierärztlichen Vereine zum

Reichsapothckengesetz. 510. — Geschäfts

bericht der bayerischen Landes-Vieh

versicherungsanstalt fiir das 10. Ver

sicherungsjahr 1905,06. 536. — Hebung

der Vollblut- und Traborzucht in Bayern.

537. — Geschäftsbericht der Bayerischen

Landes-Pferdeversicherungsanstalt für das

6. Geschäftsjahr 1905,06. v. Maier. 573.

— Erholungsheim für Beamte. 585. —

Zeichnen des Schlachtviehs. 668.

Dispensierrecht der Tierärzte in Bayern.

685. —— Zur Fleiscbversorgung der Be

völkerung. 731. —— Zur Trichinenscbau—

frage in Bayern. 845. -— Pferdezucht

inspektoren in Bayern. 891. 964.

Bazillen s. d. einzelnen Infektionskrankheiten.

Bazillen von Viucent Miller beim Menschen

und bei den Tieren. — Die spindelför

migen —— v. Angelici. 108.

Bnzlllus suisepticu« (Deutsche Sehweiucseuche). — Über

ein Toxin des — v. .\iacfadyen. 154.

(‘Beamtcte Tierärzte s. Wirkungskreis.

Begutachtung. — Fahrlässige —- v. Dr. Eberle.

\ 336.

l von Behring s. Bovovaccination, Tuberkulose,

Vaccination.

Behringwerkes. -— Besuch des —— 660.

Bekanntmachungen s. Gesetze.

Belgien: s. a. Viehhandel. Seuchen

nachrichten 317. 974. Einfuhr von

Häuten aus Belgien und den Niederlanden.

669. —- Militärveterinärwesen Belgiens.

875.

Beugen s. Kreosotvasoliment, Vasolimente,

Vorgehen.

Beobachtungen s. Praxis, Veröffentlichung.

Berichtigung v. Rosenplenter. 722.

Berlin: s. a. Abdeckereifrage, Gesundheits

amt, Schlachthoftierärzte, Tagesgeschichte

(Persönliches), Untersucbungsamt, Zentral

viehhof. Umwandlung der Militär

Lehrschmicde. 47. —-— Aus dem Bericht

der Tierärztlichen Hochschule zu Berlin,

Jahrgang 1905/06. 76. Apotheker

haus in Berlin. 78. Tierärzte im
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V

Berliner Adreßbuch. 88. — Fleisehbesehau

bericht f. d. 1V.Quartal 1906. 102; I. Quartal

1907. 468; II. Quartal 1907. 595 (Be

richtigung 668); III. Quartal 1907. 902. —

Ausdehnung der Fleisehbeschau auf die

Privatschlachtungen in den Berliner Vor

orten. 166. — Rektoratsessen der Tier

ärztliehen Hochschule. 460. — Frequenzen

der Berliner Hochschulen. 5l1. -— Ver

ordnungen zur Bekämpfung der Rotz

krankheit. 589. — Schädigung der Utti<

gebung des Viehhofes. 593. — Berufungen

nach Berlin v. Schmaltz. 655. — Kollegen

cavete Berlin. 802. 895. — Tierärztliche

Hochschule Berlin. 891. -— Stellungnahme

der Berliner Gemeindetierärzte. 919. ——

Schwebende Berufungen. 936. 964.

Bern s. Schweiz.

Berufungen nach Berlin v. Sehrnaltz. 655.

Berufungen. — Schwebende — v. Schmaltz.

936. 964.

Beschauzwang s. Polizeiverordnung.

Besoldung s. Tagesgesehiehte (Sanitätstier

ärzte).

Besoldung. — Komunaltierärztliche — Be

richtigung v. Rosenplenter. 722.

Beurteilung des Rindes v. Pusch. 762.

Bevölkerung s. Fleischversorgung.

Bienenpest. — Versuche zur Bekämpfung

der — 298.

Bienenstich. — Krcuzotterbiß und — v. Baudiscb. 108.

Biersche Stauungshyperämie in der Tierheil

kunde v. Dr.8ehmidt. 883.

Bierschen Methoden der Stauungshyperämie

in der Tierheilkunde. —- Die Verwend

barkeit der — Orig.-Art. v.Pof. Dr. Köder.

751. 773.

Bildnis von Piitz. 291.

Bilhaüzz(iäa-Wtirmer bei Rindern in Sumatra. v. Vryburg.

Bilirubins in der Galle, in dem Harn und

Blutserum des Pferdes. — Untersuchungen

über das Vorkommen des —- v. Bierthen.

327.

Bißverletzungen s. Tollwut.

Bistouri s. Doppel—Bistouri.

Blamage des Herrn Baceelli. — Eine neue —

430.

Blausäuregehalt der Wicken. 597.

Bleivergiftung. 217. v. Haubold. 304. v. Otto.

305. -- bei Kühen — v. Schmidt. 757.

Blinddarmentzdndnng. Zur Behandlung der

v. Brach.

Blinddarms beim Geflügel. — Erkrankung

des — v. Guillard. 424.

Blunk s. Emaskulator.

Blut s. Eisengehalt, Fett.

Blut s. a. Gerinnbarlrcit.

Blut gesch'äehteter Tiere. 900.

Blutdruck des Menschen. — Über den Einfluß kleiner

Mengen alkoholischer Getränke auf den — v. Baehem.

218.

Bluteiweißdifl'erenzierung.— Komplementablenlrung und —

v. Uhlenhuth. 75.

Blutkreislauf a. Alkohol.

Blutlymphdrüsen v. Prof. Dr. Schmaltz. 853.

Blutparasiten s. Schnellfiirbung.

Blutprobe. —— Über eine neue — v. Einhorn. 718.

Blutserum s. Bilirubin.

Blutserums bei Hcrz- und Nierenwassersueht. -« Wasser

gehalt des —— v. Strauß. 109.

Blutungen bei Hengsten nach Abnahme der

Kluppen v. Bolz. 290.

Blutuntersuchung. — Die speclflsche Löslichkeit und ihre

Anwendung bei der forensischen — v. Dehne. ‚234.

Boden s. Geflügelzueht.

 
Bolus s. Cholera.

Bonn s. Röhrenluftkühlapparate.

Bordelaiser Brühe bespritztem Weinlaub. ——

Zur Frage der Schädlichkeit von mit —

v. Ade. 177.

Bornasehen Krankheit. —- Beitrag zur patho

logischen Anatomie der — v. Professor

Oppcnheim. 679.

Bornyval der Hauptrepräsentant des Baldrians v. Wilrns.

138.

Borsiiure s. Versandmilch.

Borsiiure bei Euterentzündungen der Kühe.

—— Einspritzung von — v. thor Straaten.

606.

Borsäure. -— Obergutaehten der Königl. Preuß.

wissenschaftlichen Deputation für das‘

Medizinalwesen über die Anwendung von -*

664.

Botryomykose v. Peter. 305.

Bovovaccinations- und Tulaselaktinversuche.

in Argentinien. — Die von Behringschen

— 652.

Boykottierung des auswärts gesehlachteten

Fleisches durch die Marineverwaltung in

Wilhelmshaven. 590; s. a. Wilhelmshaven.

Braehygnathia inferior v. Vogel jr. 303.

Brandenburg: 1. Privattierärzte, Ein—

kommen der Ärzte in der Provinz Branden

burg. 584. -— Bekanntmachung der Land

wirtschaftskammcr flir die Provinz

Brandenburg. 549.

Bravourstiick. —- Ein — 856.

Breehdurchfall s. Cholera.

Breehweinsteins. — Beiträge zur Wirkung

des —- v. Dr. Günther. 9.

Bremen. — Feier des 25jährigen Bestehens

des Schlachthofes in —— 469.

Bremen. 4— Streik der Oberlehrer in # 88.

Bremsenlarven s. Schwefelkohlenstoff.

Breunens. — Zur Praxis des —— Orig.-Art.

v. Rihlein. 911.

Breslau. — Schlachthausbau in —- 901.

Brillentragende Kühe in Rußland. 705.

Bromberg s. Fortbildungskursus, Tagesge

sehiehte (Vereine [Tieritrzteversamm

lungen]).

Bronchien s. Polyadenom.

Bronchitis und Bronchopneumonie der Kälber.

— Beitrag zur Atiologie der infektiösen

Orig.-Art. v. Prof. Dr. Hertl und

Dr. L. Reisinger. 196.

Bronchopneumonie s. Bronchitis.

Brunnen. — Anlage und sanitätspolizcllicbe Kontrolle

von —- v. Mehr. 617.

Brunst und ihre Ursache.

Sonnenberg. 700.

Brustseuehe. —— Zur Ätiologie der — Orig.-Art.

v. Prof. Dr. Lorenz. 447. 471.

Orig.-Art. v.

Brustseuche. -— Amaurose nach — v. Prof.

Dr. Fröhner. 520.

„Brustseuehe“ in der Armee. — Zusammen

fassender Bericht über - v. Ludewig.

556.

Brustseucheerreger in dem Körper der Pferde.

— Beobachtungen aus der Praxis über

den Eintritt der — Orig.-Art. v. Walther.

635.

Brustseuehe. — Tallianine bei — v. Fäustle.

492. '

Brustseuche. — Zur Verhütung der Weiter

verbreitung der — 660.

Brust- und Rotlaufseuehe s. Preußen.

Buch. —— Ein gutes ‚— v. Dr. Sehmitt. 295.

Budapest: s. a. Tagesgeschichte (Persön

liches). - Promotion an der Tierärzt

liehen Hochschule. 158.

Buddisierung s. Milch.

Bücheranzelgen: Kritiken: Baldassarre, La

Zootechnica dell’Argentina. 950. — Brauer,

Beiträge zur Klinik der Tuberkulose,

Bd. VII, Heft l. 486. — Brauer, Beiträge

zur Klinik der Tuberkulose, Bd. VII,

Heft II. 877. — Brauer, de la Camp und.

Schröder, Internationales Centralblatt für

die gesamte Tuberkuloscforscbung. 950.

— Deutscher Veterinärkalendcr 1907/08

v. Prof. Dr. Sehmaltz. 668. — Ebert, Bei

träge zur Kenntnis derMagenerkrankungen

des Rindes. 250. — Edelmann, Lehrbuch

fiir Fleischhygiene. 950. 4 Fischer, Tier

zuchtlehre, II. Aufl. 118. — Freund, Ver

we'rtung der Fische, Krusten- und Weich

tiere. 118. — Friek, Tierärztliche Opera

tionslehre. 486. —Friedberger und Fröhner,

Lehrbuch der klinischen Untersuchungs

methoden, IV. Aufl. 598. — Fröhner, Chi

rurgische Diagnostik der Krankheiten des

Pferdes, II. Aufl., 1907. 766. —— Grafl‘under,

Anleitung zur amtstierärztliehen Unter—

suchung des Geflügels. 250. — Guttmann,

Medizinische Terminologie. 698. — Hutyra

und Marek, Pathologie und Therapie der

Haustiere. 250. — Jacobsen, Viehseuchen

und Herdenkrankheiten in Deutsch-Süd

westafrika und ihre Bekämpfung. 574.

709. — Jahrbuch der Deutschen Land

wirtschaftsgesellschaft, Bd. XXI, 1906.

445. —— Katalog der Instrumentenfabrik

für Ticrmedizin und Tierzucht H. Haupt

ner. Jubiläumsausgabe 1857-1907. 966.

— Kraemer, Die Kontroverse über Rassen

konstanz und Individualpotenz, Reinzucht

und Kreuzung. 295. — Long-Preuße, Prak

tische Anleitung zur Triehinenschau. 322.

— Martel, Rapport sur les Opärations du

service vöt6rinaire sanitaire de Paris et

du Departement de 1a Seine pendant

l’ann6e 1905. 398. — Müller, Hufkrank

heiten des Pferdes. 950. —- Neumann, der

Boxer. 118. — Ostertag, Leitfaden für

Fleisehbeschaucr, IX. Aufl. 337.

Panisset, A propos l’organisation au Franco

d’un Controle Sanitaire des Deuräes

elimentaires d’origine animale. 337. —

Rievel, Handbuch der Milchkunde. 733. —

Röder‚ Haubners landwirtschaftliche Tier

kunde. 878.’ — Schlegel, Die infektiöse

Rückenmarksentzündung oder schwarze

Hamwinde. 561. — Schneemann, Fest

schritt zur Feier des 25jährigen Bestehens

des stadtbremisehen Sehlachthofes. 469.

— Schotte, Tetanustherapie mit Behring

schem Antitoxin in der Veterinärmedizin.

669. —— Zeitschrift, Neue russisch-tieriirzt

liebe. 486.

Neue Eingänge.

Absetzquellen für Schriftsteller. II. Anti. 508.

—— Albrecht-Büchner,Tierärztlieher 'l‘asehenkalender

für 1908. 966. — Annual Report of the Chicf Stute

veterinnrlan. 513. —— Appel und Proske, Versuche

über die Wirkung einiger als schädlich verdächtiger

Futtermittel. 878. — Bericht über die Verwaltung

des städt. Sehlaeht- und Viehhol‘ea in Augsburg. 118.

—- Bericht über die Königliche Tieriirztliche Hoch

schule zu Dresden für das Jahr 1906, erstattet vom

Rektor und Senat. Neue Folge I. 878. —- Bericht

über das Veterinärwesen für das Königreich Sachsen

für das Jahr 1906. 878. -- Bölsche, Ernst Haeekel.

518. -— Bosehetti, Sinergie-Slrnpathie, organische. 118.

**

 



VI

-— Brand, Praktische Bedeutung der Reduktione

fähigkeit der Milch. 512. — Caruwath‚ Zur Atiologic

der Hühnerdiphthmie und Geflt'tgelpockcn. 878. —

Carnwath, Zur Technik der biologischen Unter

suchung kleinster_Blutspuren. 878. -— Denkschrift,

betr. die Stellung der Kreistierävzte in Elsaß

Lothringen. 146. —- Edelmann, Lehrbuch der Fleisch

hygiene. II. Anti. 878. -— Edelmann, Schlachtvieh

versicherungsgesctzgebung des König‘eichs Sachsen.

146. -— E'laire, La Cautf-risation aux deux (.‘rayons.

562. — Erfahrungen mit Hundestaupe—Serum. 966. —

Falke, Die Dauerweiden, Beieutung, Anlage und

Betrieb derselben unter besonderer Berücksichtigung

intensiver \Virtschal'tsverhältnisse. 574. Fiedler.

Über Säugetierrcste aus braunschweigischen Torf

mooren nebst einem Beitrag zur Kenntnis der

osteologischen Geschlechtscharaktore des Rinds

schädels. 670. —— l’röhner. Chirurgische Diagnostik

der Krankheiten des Pferdes. II. Anti. 146. --—

Geudens et Brcdo, Dangers quc prösente le debit

du lalt dans los conditions actuelles et remides a y

oppoaer. 571. — Gewerbe-Ordnung für das deutsche

Reich. 398. -— Goldbeck, Erste Hilfe bei Unglücks

fällen und Erkrankungen der Pferde. 669. —— Gonder,

Atoxylvcrsuche bei der Piroplasmose der Hunde.

878. ä (londer, Studien über die Spirochaete aus

dem Blute von Vesperugo Knhlii. 878. -—— von Grad".

Das Schmarotzwtnm im Tierreich und seine Be

deutung für die Artbildnng. 5'2. 669. —« Graffunder,

Anleitung zur amtstierärztllchen Untersuchung des

(ietiiigels. 118. —— Griffen, La Facnltad de Agronomia

y Veterinaria en el anno 1906. 966. Gutachten

des Kaiserlichen Gesundheitsrats über Milzbrand.

512. —— ilalberstaedter. Weitere Untersuchungen liber

Frambösiä. tropica an Affen. 512. — Halberstaedter

und v. Prowazek, Untersuchungen über die Malaria

parasiten des Atfcn. 670. -- Hauscn und Hoffmann,

Diastasolin zur Verzuckernng der Stärke als Ersatz

des Milchfettes zur Külberaufzucht. 512. —- lianptner,

Katalog für Veterinär-Instrumernte. 669. ließ.

Sterilität des Rindes. 118. —- Hiescmanu, Lösung der

Vogelschutzfrage. 146. —- Hiuk, Die Vererbung, ihr

Wesen und ihre ziichterische Tragweite. 562. ——

Hißbach. Über das Vorkommen der amyloiden

Degeneration bei Tieren. 512. 4 Holth. Unter

suchungen über den Bacillus pyogenes und die durch

ihn hervorgerufenen Gewebsverändernngcn. 670. —

Hopf, Über das spezifisch Menschliche in ana

tomischer, physiologischer und pathologischer Be

ziehung. 698. Horn, Beiträge zur Kenntnis der

chronischen Nierenerkraukungen des Schafes. 512.

— Hutyra, Zur Frage der Schutzimpfung von Rindern

gegen Tuberkulose. 670. — Illiug, Ein Beitrag zur

vergleichenden Anatomie und Histologie der

Speicheldrüsen. 562. 670. —— Jacobsen. Viehseuchen

und Ilerdenkrankln;-iten in Deutsch-Südwcstafrika

und ihre Bekämpfung. 512. H Johne, Taschen

kalcnder für Fleischbeschauer und 'l‘richineuschauer.

966. — Johne, Der Trichinenschauer. X. Aufl. 512.

—H Journal of Tropical Veterinary Scicnce. 513. 669.

-—- Kinzcl, Wie reist man in Oberbayern und Tirol.

VII. Aufl. 512. — Kißkalt und Hartmann, Praktikum

dcr Bakteriologie und Protozoologie. 398. — Klimmer,

Veteriniirhygiene. 950. — König. Vetcriniirkalender

für 1907. 698. — Kuhnert, Farbige 'I‘ierbilder. 250.

398. 562. 878. 950. —- Kunz-Krause, Über den Anteil

der Chemie an der Entwicklung der medizinischen

Wissenschaften. 512. —- Lantzsch. Kg]. Sächs.Gesetz

betr. die Unterhaltung und Körung der Zuchtbullen.

146.-L1ndhorst, Über die geburtshilflichß Ent

wicklung von Kälbern. 250. —— Litty, Beiträge zur

Kenntnis der normalen und pathologischen Anatomie

der Glandula thyreoidea und parathyreoidea des

Pferdes.v 512. A Magyar Kir:ilyi Allatorvosi

Fiiiskala Evkönyvc Az 1906/1907. 878. —- Manteufel,

Experimentelle Beiträge zur Kenntnis der Reknrrens

spirochaeten und ihrer Immuusera. 878. -—- Merck,

Bericht über die Neuerungen auf den Gebieten der

Pharmakotherapie und Pharmazie. 518. — Meyers

kleines Konversationslexikon. \"Ii.Auli. Bd. I. 512.

H Neufeld. Über die Ursachen dcr Phagocytose.

878. -- Neufeld und Bickel, Über cytotoxische und

cytotrope Sernmwirkungen. 878. —- Nevermann,

Veröffentlichungen aus den Jahres-Veterinär

Berichteu der beamteten Tierärzte Preußens für

1905. VI. Jahrgang. I. Teil. 250. Nömer,

Praktische Pferdehaltung. 669. —« Niiosch. Zur

Tuberkuloscfrage mit besonderer Berücksichtigung

der ' Bekämpfung der Rindertuberkelose. 250.

Oclkers, Die Überbeine am Metakarpns des

Pferdes. 562. — Osterstag. Die Mllchwirtschatt und

die Bekämpfung der Rindertuberkulose. 878. -«

I’feiffer, Opcrationskursus für Tierärzte und

Studierende. IV. Anti. 146. — Philipplne, Journal cf

Scicnce vol. II. Nr. 2 562. Nr. 3 669. Nr. 4 878.

-u Pricolo, La Plroplasmosi Equina. 670. -—

v. Prowazek, Vergleichende Spirochaetaunter

suchungen. 670. —— v. Prowazck, Untersuchungen

über Hämogregarinen. 670. — v. I’rowazek,

Untersuchungen über die Vacclne III. 512. —

Rahts, Vieh- und Schlachthöfe im Jahre 1903

oder 1903,04. 670. -— Ran, Die Not der deutschen

Pferdezucht. 398 —— Reichert, Neuer Spiegelkondensor

zur Sichtbarmachung ultramikrorakopischer Teilchen.

146. — Report of the Government Voterinary Bactcrio

Iogist 1905/06. 598. —- Rievel, Handbuch für Milch

kunde. 669. -—- Rotter, Handbuch der Usterreichischen

Vetcriniirvorschri(tun. 250. Rubeli, Die Tier—

ärztliche Lehranstalt zu Bern. 118. — Russische

Medizinische Rundschau. 250. 513. 598. — Saling,

Spirochaetenähnliche Spiralt'asern (sogenannte Silber

spirocha0tcn) im Gewebe eines Schwcinefötns. 670. —

Sender und Iiennig‚ Tropische und subtropische Vieh

senchcn. 118. —— Schäden Der Einfluß unserer thera

peutischen Maßnahmen auf die Entzündung. 950. ——

Schaudinn. zur Kenntnis der Spirochäta pallida und

anderer Spirocharten. 670. — Schellack, Morpho

logische Beiträge zur Kenntnis der europäischen,

 
amerikanischen und afrikanischen Rekurrens

spirochacten. 878. Schlachthof s. Bericht.

Schlampp, Therapeutische Technik II, 1. Verdauungs

apparat. 950. - Schlegel, Die infektiöse Rücken.

marksentzllndung oder schwarze Harnwinde. 562. —

Schmaltz, Akademische Freiheit und Vatcrlandsiiebe.

146. — Schoßleitner, Gestütbuch der 12 Pinzganer

Pferdezucht;.enossßnschaften im Herzogtum Salzburg.

II. Baud. 250 —- Schuhe, die Silberspirochaeten in

der Kornea. 670. —— Share-Jones, The Snrgical Anatomy

of the Horse. Part II. 734 —— Stcinbrtick. Handbuch

der gesamten Landwirtschaft. 898. —— Strafgesetz

buch für das deutsche Reich. 398. —- Stndte. Über

Beziehungen dcr Thermo- und 'I‘riboelektrizität zur

Elektro;»hysiologie. 878. 'l‘ietze, Filtternugs

versuche mit liühnertuberknlosebätzillan. 878.

Trommsdorf, Vademecum der Sozojodol-'l‘herapie

bei geeigneten Krankheiten. 513. -—- Uhlenhutb

und Groß. Untersuchungen über die Wirkung

des Atoxyls auf die Spirillose der Hühner. 878.

—— Uhlenhnth und Händel, Vergleichende Unter

suchungen über die Spirochaeten der in Afnka,

Amerika und Europa vorkommenden Rekurrens

erkrankungen. 512. Uhlenhuth, llübener und

\Voithe, Experimentelle Untersuchungen über Dourine

mit besonderer Berücksichtigung der Atoxyl

behandlnng. 878. University of \Visconsin.

Agricultural Experiment Station. 562. —- Valläe, Sur

un nouveau procödr': de diagnosfic expr'mimental de

la Tuberculose et de la Morve. 670. — Vcnnerholm,

Spezielle Operationslehre des Pferdes für Tierärzte

und Studierende. 562. —— Verwaltungsberichte:

Schlacht- und Viehhof zu Magdeburg 11106. 669. —

Schlacht- und Viehhof zu Breslau 190607. 669. —

Verwaltungd;ericht über den städtischen Vieh- und

Schlachthof zu Zwickau auf das Jahr 1906. 878. —

Viehhof s. Bericht. - Vorschriften für das Veterinär

wesen in Bayern. 950. Vorschriften für das

V..»terinä.rwesen im Königreich Sachsen. 250. ——

Weber und '1‘ietze, Die lmmunisierung der Rinder

gegen Tuberkulose. 878. ‚— Weicherd'. Jahresbericht

über die Ergebnisse der Immnnltätsforschung.

II. Bd. 1906. 966. -—- \Veilandt‚ Viehrückversichernng

von Ortsversicherungsvcreinen. 512. — \Vells‚ Ein.

fluß von Dot'schlr‘bßl’fl’ßü und von Lebertranemulslon

auf die Ernährung gesunder und tuberkulöser

Schweine. 878. H Yylander, Beiträge zur Desinfektion

von milzbrandhaltigen Häuten 512. ä Zeitschrift

für Chemie und Industrie der Kolloide, Il.Jahrg..

Heft 1. 669. — Zeitschrift für Infektionskrankheiten,

118. — Zeitschrift für wissenschaftliche uxfd prak

tische Veterinärmedizin. Bd. I„ Lfg. 1. 513.

Biichscntieisch. 595.

Biiifeltnbcrkulose v. Brcuer. 135.

Bukarest s. Mitteilungen.

Bullen s. Gesetze.

Bunzlau s. Gerichtsentschcidungcn

schicdenes).

Burow s. Schwcinescuchc.

Burschenschaften und Sozialdemokratie. 572.

Butter begegnet werden? —— Wie kann der

Einfuhr verf:ilschter holländischer — 660.

Bnttercinfuhr und Fleischbcschaugesetz. 667.

Buttercxport nach Deutschland. 667.

(Ver

C s. a. K und Z.

Calciumsalze in Blut ‘und Geweben bei Frauen. 582.

Carotismns s. Gelberiibenvergiftunm

Cavete v. Dr. Lconhardt. 746.

Cavete Berlin. — Kollegen —« 802. 895.

Chelidonium majus s. Schöllkraut.

Chemiker. Auslandsfleischbeschau und

die H 98.

Chemiker. — Verband selbständiger — 686.

Chemische Fabriken. 585.

Chemnitz. — Ankauf des der Fleischcrinnung

gehörenden Schlacht- und Viehhofes zu —

591.

Chemnitz. —— Gchaltsvcrhältnissc städtischer

Tierärzte in — 469.

Chilisalpetervergiftung. 217.

Chininphytin als Antimalaricnm v. Schweitzer. 108.

Chininphytin als ideales Mittel gegen die Malaria v.

Schweitzer. 569.

Chininsalzen und Abszcßbildnng. — Injektion

von — v. Dr. Bernardini. 74.

Chinosol und Nystagmus toxicus v. Vi’cyl. 87.

Chirurgische Klinik s. Mitteilungen.

Chirurgisches aus der Praxis v. Eberhard.

252.

Chloralbehandlung ferkelfressender Sauen v.

Broholm. 678.

 

Chloralhydratinjektionen. —— Über die Anä

sthesie des Pferdes und Hundes mittelst

intraperitonealer — v. Prof. Scndrail. 136.

Chlorcalcium s. Hämostatlcum.

Chloroform. -—- Konservierung von —* v.

\Voog. 234.

Chloroformiert s. Korncarefiext.

Uholagogum s.’ Ovogal.

Cholera sowie bei schweren int‘elstiösen Brechdurchfällen

und über die Bedeutung des Boius (Kaolins) bei dcr

Behandlung gewisser Bakterienkrsnkheltcn. —— Über

ein zuverlässiges I-Ieilrcrfnbrt:n bei der asiatischen -—

v. Stumpf. 108.

Bretcan und

Coccidie_nseuche v. Klcinpaul. 76.

Coccidiose s. Darmcoccidiose.

Coccidiosis beim Rind. 83.

Coeln a. Rh. s. Kreistierarzt.

Coenurosis s. Drchkrankheit.

Coennrus cerebralis im Gehirn einer Gcmse.

Orig.—Art. v. Dr. Roth. 94.

Colostralmilch. — Versuche mit — ‚v. Prof.

Albrecht. 85.

Coopcrs Schafwaschpulver. 634. 705. 757.

Cornca s. Silbcrspirochacten.

Coupicrschcre zur Amputation des Pferde

schweifes. —» Neue aseptischc — v. Prof.

Dr. I.iöffmann. 420.

Cricetns frumentarius s. liiagenverdauung.

Cyklitis s. Irido-Cyklitis.

Cysten an den Herzklappen der Schweine

v. Breuer 454.

Cysticercus im Auge v. Blazck. 87.

C_vsticercns im vierten Ventrikel als

v. Schöppwr. 127. 306. v. Verse. 505.

Cysticerkeniiiissigkcit s. Echinococcen.

Cystomc s. Kolloid-Cystome.

Tod7-sursachc

Dänemark: Scuchennachrichtcn. 317. 974.

— Unterschicbnng falscher Organe bei

eingcfiihrtem dänischen Fleisch. 667. —

Dänische Milch. 844.

Damen s. Rcitsitz.

Damholid in der ticrärztlichcn Praxis. —- An

wendung des —— Orig.-Art. v. Evers. 488.

541.

Dankadresse s. Vetcrinärrat.

Danzig s. Tagesgeschichte (Vereine, Tier

ärzteversammlungen).

Danzig. — Desinfektion der Gastställe. Polizei

verordnung in -— 241.

Darmanhängscl beim Schaf. —— Abnormcs —

Orig.-Art. v. Dr. Goldberger. 691.

Darmblutung bei einem Rinde (Milzbrand

verdacht), v. Holterbach. 258.

Darmcoccidiose bei der Hausziege v. Martin 6.

Darmes. —— Über die Ursachen des Todes bei

den Einklemmungen und Verlegungen

des — v. Prof Cadcaic. 958.

Darmkanal s. Magendarmkanal.

Darmkatarrh der Rinder. — Infektiöscr. 662.

Darmkongcstion. — Aetiologie und Pathogenie

der — Cunys. 605.

Darmresektion beim Rind. Orig.-Art. v. Jöhnk.

951. ‚

Darmstadt s. Schlachtordnung.

Darmstich s. Kolik.

Dasselfliege. —- Verluste durch die H 668.

Dcmodex Fcllicularis. »— Impetigoartige Hautkrankheit

beim Menschen verursacht durch — v. I.evandowsky.

608.

Demographie s. Kongreß.

Departementsticrarzt s. a. Flcischereibetrieb.

Departementstierarztrcform:Gehaltund

Rang der Departementstieriirzte. 291. 407.

— Die dienstliche, peknniäre und gesell

schaftliche Stellung der Departements
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tierärzte in Preußen. 307; Anmerkung v.

Schmaltz. 307. Die Gehälter der

Departementstierärzte. Orig.-Art. v. Berm

bach. 425.

Deputation fiir das Veterinärwcsen. —— Tech

nische - 855.

Dermatitis s. Naphthalan.

Dermatosis beim Hunde, verursacht durch

Sporozoen v. Prof. Marcone. 772.

Dermoidcyste hinter der Schulter bei einem

Pferde. Orig.-Art. v. Eberhardt. 955.

Desinfektion s. Autan.

Desinfektion s. a. Dünger, Eisenbahnviehtrans

portwagen, Formaldehydlüsungen, Licht,

Uterus.

Desinfektion. — Nachteilige Beeinflussung von

Fleisch durch — 169.

Desinfektion der Gastställe. 241. 291.

Desinfektion von Stallungen mit verdünnten

wässrigen Formaldehydlösungen von

Dr. Schnüren 704.

Desinfektionskraft s. Antiformin.

Desinfektionsmittel. —- Über verschiedene — v. Lubenau

Dosinfektions—Rcvisioncn durch die Kreis

tierärzte. — Zur Frage der — Orig.-Art.

v. Schwintzer. 440. Erwiderung v.Raebigcr.

458.

Desinfektions- und Stallrevisionen durch die

Kreisticriirzte. —— Zur Frage der — Orig

Art. v. Raebiger. 458.

Desinfektionsverfahren s. Ansteckuugsstoffe.

Desinfektionsverfahren mit Formaiin auf‘ kaltem Wege.

v. Dürr. 886.

Deutschland: s. a. Tagcsgeschichtc, Ver

sich erungswescn , Viehscuchenüberein

kommen. Scuchcnnachrichtcn:

Jahresberichte für 1905: Rotzkrankheit.

19. —- Iiiaul- und Klauenseuche. 90. ——

Lungenseuchc. 91. — Pockenseuche der

Schafe. 92. Bläschenausschlag der

Pferde und des Rindviehs. 92. -— Blinde

der Pferde. 314. — Bände der Schafe. 314.

-— Rotlauf der Schweine. 461. — Schweine

seuche. 462. —— Geflügelcholera. 525. —

Hühnerpest. 526. — Influenza der Pferde.

526. Gehirn-Riickenmarkentziindung

(Bornasche Krankheit) der Pferde. 526.

— Druse der Pferde. 526. —- Ansteckender

Scheidenkatarrh der Rinder. 526. - Für

l906: Maul- und Klauenscuche. 241. -—

Sehweincscuchc (Schwcinepest). 243. -—

Monatsausweise: Dezember 1906. 36.

1907: Januar 94. Februar 161, März 265,

266, April 316, Mai 464, Juni 528, Juli 590,

August 686, September 726, Oktober 843,

November 909. — Maul- und Klauenseuche.

48. 61. 117. 130. 186. 226. 412. 465. 482.

512. 561. 634. 663. 686. 78l. 926. 965. —

Deutsche Fleischbeschaustatistik:

1904: 95, 1905: 163, IV. Quartal 1906: 167,

1907: I. Quartal 468, II. Quartal 732. —

Deutschlands Vieh- und Fleischeinfuhr im

Jahre 1906. 165. Vom i. Januar bis

1. Juli 1907. 668. —— Abänderungen des

Deutschen Eisenbahn-Tier— und Gütertarifs,

Teil I. 248. — Radiothorium ist deutsche

Entdeckung. 336. — Notwendigkeit der

Trichincnschau in Süddeutschland. 467.

— Butterexport nach Deutschland. 667.

Deutschmanns Serum (ein neues tierisches

Heilserum gegen mikrobischc Infektionen

 

beim Menschen), hergerichtet für die

Veterinärpraxis, in seiner Anwendung und

Wirkung bei Tieren. Orig.-Art. v. Blanck.

800.

Deutsch-Ostafrika s. Afrika.

Deutsch-Südwestafrika s. Afrika, Tages

geschichte (Persönliches).

Dcviation s. Strabismus.

Diahetis mellitus s. iiaferdiät.

Dickdarmes mit Heilung durch Darmstich vom

Mastdarm aus. -— Kolik mit Verlagerung

des —- v. Roßbach. 326.

Dieckerhoffbiiste s. Tagesgeschichte (Ver

schiedenes).

Dienstpferd s. Lahmheit.

Differenzierung s. Aifenarten, Priizipitin-Rcaktioa.

Digitalia. 582.Digitalis-Blätter verordnet werden? —I Wie

sollen — v. Prof. Bckay. 328.

Diphtherie s. Vogeldiphtherie.

Dipther'ie. -— Über anaerobe Bakterien bei — v. Loiner

154.

Diphthericbazillen in der Milch. 844.

Diphtherieheiiserum bei der Vogeidipiitheri0 v. Batticr.

198.

 

Diplom s. Tagesgeschichte (Tieriirztl. Lchr-i

anstalten). |

Disziplinarkammer s. Baden.

Dispensierrecht s. Tagcsgcschichte i

(Apotheken). i

Dispharagus uncinatus s. Gänsesterben. ‘

Diureticum s. Thiolactin. !

Divertikel in den Brustpartien des Schlundes‘

beim Pferd. v. Krampe. 959.

Doktorfrage s. Tagesgeschichte (Lehranstalten

u. Universitäten).

Doktorfrage — Auch eine — v. Dr. Bundle.

584.

Doppel-Bistouri nach Schmidt. — Das asep

tische zerlegbare — Orig.-Art. v. Memmen.

802.

Dourine s. Atoxyl.

Drehkrankheit (Coennrosis) beim Rinde. von

Dr. Zimmermann. 439.

Dresden s. Sachsen.

Drogistenpetition betr. Verkehr mit Arznei

mitteln. 294.

Drucken s. Autor.

Druse. — Operative Behandlung der — von

Prof. Hoffmann. 852.

Druse der Pferde. — Berichte über die Be

handlung der — 8.

Druseabszcsses in den Wirhelkanal. — Ein

bruch eines — v. Prof. Dr. Fröhner. 520.

Druse-Heilserum Jcß - Piorkowski. Er

fahrungen mit — v. Pries. 771.

Druseschutzimpfung. Orig.-Art. v. Dr. Wider

ding. 927.

Ductus thoracicus des Pferdes. — Eine Unter

suchung über den histologischen Bau des

— Orig.-Art. v. Richter. 213.

Dudcrstadt. — Schlachthofbau — 900.

Diingers durch Packung. — Zur Kenntnis

der Desinfektion infizierten -— v. Pfeiler

290.

l

Echinococcus beim

 

Düsseldorf. — Verdorbene Wurst in —— 169.

Dummkoller der Pferde. -— Eine psychiatrisch

psychologische Studie über den —- Orig.-.

Art. v. Walter. 863. ‘

Duplex-Emasculator. — T0rmas v. Weissert.1

251. (

Dymal v. Linke. cm. ;'

l

 

Eber s. Gesetze.

Ebingen s. Milzhrand.

Echinococcen- und Cysticcrkenfliissigkeit. —

Studien über — v. Prof. Dr. Joest. 137.

Menschen. — Zur pathologischen

Anatomie des multilokuliiren -— v. Eieucoslry. 699.

Echiuoeoccua in der Wirbelsäule. - Präparat eines -

v. Weltenhüffer. 705.

Echinococcus veterinorum cysts in the horse

v. Eve. 233.

Ecbinococcushlasen. —— Der Gehalt an Bak

terien in den normalen — v. Griglio. 138.

Echinococcusbiasen enthaltenen Flüssigkeit

(Liqnor hydatitosus). — Über die angeb

liche Schädlichkeit der in den — v. Dr.

Gherardini. 321.

Echinococcusblaaen. — Gehalt an Bakterien in den

normalen — v. Griglio. l.‘i8.

Ehrungen s. Tagesgeschichte (Persönliches).

Eier im Eierstoclr der Frau. —— Gibt e: männliche und

weibliche — v. Sippe]. Gilt.

Eierstocks? — Warum verkümmert beim Huhn

stets die rechte Hälfte des — v. Kleysteu

her. 630.

Einfinniger Rinder. — Über die sanitäts

polizeiliche Behandlung — v. Friederich.

896. .

Einfuhr von Wiederkäuern, Schweinen und

tierischen Erzeugnissen aus Belgien und

den Niederlanden. — Bekanntmachung des

preußischen Ministers für Landwirtschaft

usw. vom 30. März 1907 über die —- 465.

Eingeben s. Apparat.

Einhufer s. Magenindigestion.

Einkommen s. Tagesgcschichtc (Ärzte)‚Fleisch

beschauer.

Eintrocknung konservicrter Waren. —- Schutz

vor -- 901.

Einwicklungsverfahren, um den vorgefallenen

Uterus bei der Kuh in seine normale Lage

zu bringen v. Bru. 680.

Eisenach. -—- Hocbschulkonferenz in — v.

Schmaltz. 218. 312.

Eisenbahn s. Tierquälerei.

Eisenhahnhaftpflicbt bei Fleischtransporten.

902.

Eisenbahnkrankheit und Gebärparese des

Rindes als Gehirnanämien. — Ätiologie

und identitä.t der — Orig.-Art. v. Liepe.

148. .

Eisenbahn — Tier- und Gütertarifs Teil I. —

Abänderungen des Deutschen — 248.

Eisenbahnviehtransportwagen mit wiisserigen

Formaldehydlösnn’gen. -— Weitere Ver

suche zur Desinfektion der — v. Dr.

Schnürer. 505.

Eisengehalt der Milz und seine Beziehungen

zum Blut. Orig-Art. v. Freytag. 499.

Eiscnmilch. 667.

Eisenschienen—Polsterverbände.— Auswechsel

bare — v. Hoffmann. 556.

Eiterungen mittelst Reagens. — Erkennung

tuhcrkulöser — 582.

Eiterungsprozesse bei unseren Haustieren. —

Beitrag zur Kenntnis der -— v. Dr.

Kreutzcr. 233.

Eiweiß durch Leim im Stoffwechsel. — Über

den Ersatz von — v Müller. 274.

Eiweißsbspaitungsantigen von Ermüdungstoxincharakter

und dessen Aniitoxin v. \Veichardt. 902.

Eiweißstoifwechsel. —- Zur Lehre vom erhöhten ——

v. Aronsohn. 743.

Eklampsie s. Schweincrotlauf.

Eklarnpsie l. Nierendekapsulation.

Ekzem s. Sarkoptesräude.
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Ekzem. Beitrag zum Studium der Futter-'

vergiftungen.— Toxischcs — v.lllouilleron.

790.

Elbcrfeld s. Schlachthofdirektor.

Elsaß-Lothringcn: Verordnungen betr. den

Grenzverkehr v. 30. Nov. u. 6. Dez. 1906. 20.

Emaskulator s. Duplex-Emaskulator, Kastra

tion, Sichcrheitsemasknlator.

Emaskulator v. Blunk. Orig.-Art. v. Barnick.

755.

Embryotomie mit Anwendung des ofl'enen

Schnittes v. Prof. Sand. 615.

Ende. — Jitmmerliches — 48. 61.

Endometritis chronica derHündinnen. Heilung

durch abdominale Amputation des Uterus

v. Prof. Regenbogen. 324.

England: Seuchennaehrichten. 317. — Staat

liche Beihilfe für das Royal Veterinary

College. 413. -— Rotz in England. 465. —

Der erste öffentliche Schlachthof Londons

535. — Fleischbeschau in London. 535. -

Großer Export von Schlachtpferden aus

England. 898. — Zur Vieh- und Fleisch

cinfuhr aus Argentinien nach England.

899. — Englands Vieh- und Fleischimport

im Jahre 1906. 899.

Enten s. Osteoarthritis.

Enteritis s. Pneumo-enteritis.

Entfettungstherapie v. Dr. Rhelnboldt. 570.

Entschädigung s. a. Gerichtsentscheidungen,

Herrenhausverhandlung, . Viehsperrmaß

regeln und die einzelnen Seuchen.

Entschädigung der Landwirte bei Viehseuchen.

130.

Entschädignngsbedingungen der Höchster

Farbwerke bei Rotlaufimpfverlusten. —

 

Neue — 144. 161. 240.

Entwertung s. Lymphdrtisen.

Entzündungen s. Therapogen.

Entzündungsherd s. Leukozyten. i

Enzephalitis s. Meningo-Enzephalitis.

Ephidrose nach snbkutaner Äthcrinjektion v.

Forgeot. 107.

Erbrechen s. Yohimbin-Spiegel. 1

Erbrechen bei einem Pferde infolge starkeri

katarrhalischer Affektion der Kehlkopf-i

schleimhaut. Orig.-Art. v. Grams. 489. 1

Erbrechen. -—‚ Unstillbares — v. Kcrchensteluer. 706.

Erfreuliches aus dem Königreich Sachsen.

458. Anmerkung v. Schmaltz. 459.

i

Ergänzungsfleischbeschau s. Reisekosten.

\

1

Erfurt. 765 s. a. Tagesgeschichte (Vereine

[Tierärzteversammlungen]).

Erbringen am Bauch. — Tod durch —- v. Scholz. 108.

Erholungsheim für Beamte. 585.

Erklärung v. Land‘. 708.; v. Hermann. 781.

Erkrankung eines Kalbes. —— Eine eigenartige

—- Orig.-Art. v. Milbradt. 954.

Ernennungen s.Tagesgeschichte (Persönliches).

Eröffnung zu Protokoll. — Reichsgerichts

entscheidung betr. -— 162.

Erwiderung — Ein Wort der — 654.

Eryslpelbehandlung von Hecht. 103.

Etat s. Veterinäretat. .

Enferrol v. ilnuschild. 694. i

Eulemln, ein hallhares Kokain - Adrenalin — Gemisch. l

v. I-Ieler. 743.

Eutcrentzilndung s. Borsäure.

Enterentzündung der Schafe. -— Eine durch

ein Stäbchenbakterium hervorgerufene

senchenß.rtige —- v. Dr. Dammann und1

Dr. Freese. 273. i

Euterhämatorn und Mastitis bei einer Kuh\

v. Braun. 791. 7

l

Fabrikbetriebe s. Gerichtsentscheidungen (Ver—

schiedenes).

Fachschule s. Tagesgeschichte (Universitäten). ‘

Färben der Wursthülien. 595.

Flrbnng s. Fixierung. Schnclll'ärbung.

Fänlnisprodukte s. Milzbrandbazillen. 1

Fazit v. Schmaltz. 807. ‘

Feldküche. 901. i

 

Ferkel s. Lebcrcntzündung.

Ferkclfresscn s. Chloralbehandlung.

Fessclbein s. Splitterbruch.

Fesselbeinbeugers. — Zerreißung des — v.‘

Jarmatz. 137. ~

‘Fest. -— Ein seltenes. 782.

Festliegen der Kühe v. Dr. Habicht. 502.

Festliegen nach der Geburt beim Rinde und

Heilung durch Luftinfiltration in das Euter.

— Ein Fall von — v. Prof. Albrecht. 153. ‘

Fett und Fettsänren im Blute. —- Zur Methodik

der Bestimmung von — v. Kranich. 137.

Fette. —— Untersuchung und Begutachtung

verdorbener -— v. Schüller. 728.

Fette durch Tierärzte. — Zur Untersuchung

der -- 730.

Fettgehalt s. Milch.

Fettgewebes. -— Grnnulation des

v. Verehbly. 718.

Fettminimalgrenzen s. Milch.

Fettsäuren. — Neue Beiträge zur Chemie

und Physiologie der höheren -— v. Prof.

Dr. Kunz-Krause. 956.

Flbrolysln s. Arthritlden.

Fibrolysin in der Tierheilkunde v. Dr. Rahnc.

689.

Fingern durch Zehentrnnsplsntntlon (Daklyloplustik). ——Über Ersatz von — v. Kraft. 57.

Finnen s. Einfinnige Rinder, Rinderfinne. 1

Finnenstatistik s. Preußen. \‘

Finsenupparat s. Qnarzlnmpe.

Fislosan v. Friedmann. 7b.

Fixator der Vordergliedmaßen v. Vogt. 742.

Fixierung und Durcht'e'rbung Gewebsstilcken. .

v. Schridde und Fricke. 126.

Flecken s. Fleisch.

Fleisch: s. a. Blut, Fette, Fleischbeschau,

Fleischschmuggel, Hackfleisch, Hunde

fleisch, Milz. Muskelfleisch, Pferdetleisch,

Pferdewurst, Preistafeln, Rehfieiseh, Roh

fette, Schweinefleisch, Schweinefett, Speck,

Viehhandel. — Tarifermäßigung zur Lin

derung der Fleischteuerung. 98. — Fleisch

preisedcrsitchsischenSchlachtviehversiehe

rung 1907. I. Quart. 117. II. Quart. 249.

III. Quart. 536. — Nachteiligc Beein-’

flnssung von Fleisch durch Desinfektion.‘

169. —— Vieh- und Fleischeinfuhr aus dem‘

Auslande. 247. 668. — Über das Anf-‘

blasen des Fleisches v. Breucr 320. —

Dunkle Flecken auf gefrorenem Fleische‘

v. Henderson. 321. —— Erfreuliches vom‘

Fleischmarkt. 535. — Spannung zwischen.

Vieh- und Fleischpreisen im Königreichi

Sachsen. 594. — Büchsenfleisch. 595. —;

Fleischvergiftungen. 595. —— Vieh- und}

Fleischproduktion in den Vereinigten

Staaten von Nordamerika. 596. — Zur

Entwertung des Tierkörpers durch das‘ä

Herausschneiden der intermuskulärenl

menschlichen —
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Lymphdrüsen. 666. — Fleischversorgung

der Bevölkerung. 731. — Preistafeln in

den Schlächterläden. 732. 811. — Er

krankungen nach Fleischgenuß. 845. —

Verwendung des Fleisches eines krepierten

Schweines. 846. — Flcischversorgung.

846. — Billiges Schweinefleisch. 846. ——

Fleischkonservierung durch Kälte v. Dr.

May. 943.

Fleischbeschau: s. Abdeckereifrage, Bor

sänre, Echinococcusblascn, Fette, Fleisch,

Gerichtsentscheidungen, Gesetze, Lab

magenentziindung, Lebertran, Lymph

driisen,Nahrungsmittel-Untersuchungsamt,

Polizeiverordnung, Schlachtung, Standes

Angelegenheiten, Statistik s. d., Länder

namen, Trichinenscbau, Trichinenschaner.

Tuberkulose. — Kommen in dem Fleisch

und makroskopisch veränderten Lymph

drüseu von tuberkulösen Tieren Tuberkel

bazillen vor? von Dr. Swierstra. 23. —

Fleischbeschan-Bezahlung. 34. -— Bedingt

taugliche Wurst (Berichtigung) v. Greve.

61. — Coennrus cerebralis im Gehirn

einer Gemse. Orig.-Art. von Dr. Roth.

94. — Ergebnisse der Schlachtvieh- und

Flcischbeschau im Deutschen Reiche im

Jahre 1904. 95. —— Anslandsfleischbeschan

und die Chemiker. 98. — Arzt und Tier

arzt bei der Fleischbcschau. 98. —

Herabsetzung der Gebühren bei der Aus

landsfleischbeschau. 98. -— Seltene Rinder

finnenfunde v. Böhm. 99. —- Bekannt

machung betr. Gebühren für die Unter

suchung des in das Zollinland ein

gehenden Fleisches. 99. —— Berliner

Fleischbeschaubericht für das IV. Quartal

1906. 102; I. Quartal 1907. 468; II. Quartal

1907. 595; Berichtigung. 668; III. Quartal

1907. 902. —- Die neuen Ausführungs

bestimmungen zum Fleischbeschaugesctz

v. Memmen. 109. —— Ministerialverfiigung

vom 5. Januar 1907 betr. Fleischbeschau

statistik. 100. — Ministerialverfügung vom

27. Dezember 1906 und 10. Januar 1907

betr. Ausführung des Fleischbeschan

gesetzcs. 101. 116. — Zur Ausübung

der Fieischbeschau außerhalb desBezirkes.

145. — Ausdehnung der Fleischbeschan

auf die Privatsehlachtungen in den Ber

liner Vororten. 166. -—- Schlachtvieb- und

Fleischbeschan in Deutschland 1905. 163;

IV. Quartal 1906. 167; I. Quartal 1907.

468; II. Quartal 1907. 732. —— Verdorbene

Wurst in Düsseldorf. 169. — Tietz mit

Pferdewurst. 169. — Beitrag zur Degene

ration der Milz v. Rekato. 169. — Antrag

zum Fleischbcschaugcsetz. 249. — Über

nahme der Kosten der Fleischbeschau

auf den Staat v. .Johannsen. 208; auf das

Reich. 249. — Zur Statistik der Fleisch

beschan v. Vet.-Ass. a. D. Georges. 245.

Zur Unterscheidung der Rehnieren von

den Schafnieren v. Dr. Stadie. 320. —

Einiges über die Auslandstleischbescbau

v. Gundelaeh. 333. — Flcischbeschau—

gebühren. 413. — Kennzeichnung des

untersuchten Fleisches (Ministerial-Ver

fiigung). 465. — Untersuchungen über die

bakteriologische Wirkung der Röhren

luftkühlapparato auf dem städtischen



IX

Schlachthofe zu Bonn v. Dr. Tiede. 466.

—— Fleisehbeschaugebühren im Reichstag.

469. '— Reisekosten bei der Ergänzungs—

tleischbeschau. 481. —— Polizeiverordnung

betr. die Ausdehnung des Beschanzwangs.

533. Bakteriologische Untersuchung

des Fleisches notgcschlachteter Tiere.

533. 666. — Fleischbeschau in London.

535. — Zur Boykottierung des auswärts

gcschlachteten Fleisches durch die

Marineverwaltung in Wilhelmshaven. 590.

s. a. 512. 558. 663. 811. Sach

verständiger für Fleischbeschaustatistik.

585. — Beeinflussung der Beurteilung bei

der Flcischbeschau durch einen Kur

pfuscher? 585. — Gebührenstreit in der

Fleischbeschan. 585. Regelung der

Fleischbeschau in Schlachthofgemeinden.

592. — Zum Vollzug des Fleischbeschau

gesetzes. 592.665. —‘- Stempelfarben. 594.

— Fleischstempelung im Kreise Zabrze.

594. — Über die Beurteilung des Fleisches

von Tieren, die tuberkulöse Erkrankung

einzelner Fleischdrüsen oder Knochen

aufweisen. v. Dr. Marschner. 594.

Färben der Wursthüllen. 595. -

Allgemeine Verfügung des Ministeriums

für Landwirtschafr betr. Vierteljahres

nachweise über die Schlachtvieh- und

Fleischbeschau. 665. — Zum Nachweis

von Pferdefleiscb. 666. —— Unter

schiebung falscher Organe bei einge—

fi'1hrtem dänischen Fleisch. 667. — Frauen

in der Fleisch- und Trichinenschau.

668. — Der ä 7 von Zeh]. 706. — An

stellung und Besoldung der in öffentlichen

Schlachthöfen Preußens mit der Ausübung

der Fleischbeschau beauftragten Tierärzte.

719. -— Außerordentliche Fleischbeschau

v. Semmler. 723. —- Zur Ausübung der

Fleischbeschau durch den Vertreter eines

Tierarztes für die Privatpraxis. 730. —

Notschlachtnngen ohne Lebendbeschau.

733. 0fi'entliche Anfrage (Fleisch

beschaustempel) v. Tiddcns. 622.

Buttereinfuhr und Fleischbeschaugesetz.

667. — Amtliche Verteidigung der Fleisch

beschau. 811. — Fleischbeschau bei Haus—

schlachtungen in Preußen. 815. — Polizei

verordnungv über die Schlachtvieh- und

Fleischbeschau bei Hausschlachtungen.

816. — Abänderung der Ausführungs

bestimmungen betr. die Schlachtvieh- und

Fleischbesehau einschl. der Trichinenschau

bei Schlachtungen im lnlande. 818. —

Regelung der Trichinenschau. 844.

Zur Trichinenschaui'rage in Bayern. 845.

—- Zu den Täuschungsvefsuchen bei der

Flcischeinfuhr an der dänischen Grenze.

845. Beseitigung beschlagnahmten

Fleisches. 845. Zum Besitzrecht auf

die Trichinenschauproben. 845. Be

richtigung hierzu. 900. —— Anklage wegen

mangelhafter Fleischbeschau. 845.

Über die sanitätspolizeiliche Behandlung

einfinniger Rinder. v. Friederich. 896. ——

Atypische Tuberkulosefälle. v. Henschel.

898. —- Fleischverkauf in Krämerläden.

901. — Ausschwefeln der Kühlränme. 901.

Aufhebung des Hackzwanges in

Ravensburg. 901.

 

Fleischbeschauer s. a. Laienfleischbe

schauer. — Deutsche Tierärzte in Amerika.

89. -— Tierärztliche Fleischbeschaner. 116.

— Über die Anstellung eines Polizeitier

arztes in Krefeld v. Wigge. 143. — Fleisch

beschauer im „Bericht über das Veterinär

wesen im Königreich Sachsen für das

Jahr 1905“. 534. — Einkommen d. Fleisch

beschauer in Sachsen. 595. — Öffentliche

Anfrage betr. Ausstattung mit Fleisch

beschaustempeln. 622; Antwort v. Glage.

665. Reichsverband der Fleischbe

schauer. 666. — Tierärztlicher Fleisch

beschauer. 807. — Zur Zuständigkeit der

nichttierärztlichen Fleischbeschauer. 845.

Fleischbeschauerzeitung. — Wechsel in der

Redaktion der — 811.

Fleischbeschangebühren? -—— Eingabe der Tier

ärzte des Kreises Herzogtnm Lauenburg

betr. — 695.

Fleischbeschaugesetz. — Antrag zum — 170.

Fleischbeschaugesetzes. —- Zum Vollzug des

-— 592.

Fleischbeschaustatistik. — Sachverständiger

für — 585.

F1eischbeschauverordnungen s. a. Ab

geordnetenhaus, Fleischbeschau, Kon

trollbestimmungen. Vertiigung des

Ministeriums für Landwirtschaft usw. betr.

Fleischbeschaustatistik vom 19. Dezember

1906. 99; vom 5. Januar 1907. 100. —- All—

gemeine Verfügung betr. Ausführung des

Fleisehbeschaugesetzcs vom 27. Dezember

1906. 101; vom 10. Januar 1907. 101. 116.

—- Die neuen Ausführungsbestimmungen

zum Fleischbeschaugesetz v. Memmen.

109. Verfügung betr. Abgabe der

Fleischbeschau-Tagebücher. 145. —— Aus

dehnung der Fleischbeschau auf die Privat

schlachtungen in den Berliner Vororten.

166. — Verfügung der lllarineverwaltnng

in Wilhelmshaven betr. Nachuntersuch

ungen. 512. — Zum Vollzug des Fleisch

bcschaugesetzes. 665. — Buttereinfnhr und

Fleischbeschaugesctz. 667.

Fleischereibetriebe. —— Gebühren für Reviion

der — 469.

Fleischereibetriebe in Städten ohne öffent

liches Schlachthaus Gebühren erheben?

Dürfen Kreis- oder Departements—

tierärzte bei Revisionen der — 166.

Fleischkonservierung. — Neues zur — 23.

Fleischkonsum, -Verkchr‚ -Handel s. a.

Fleischeinfuhr, Freibank, Viehhandel. —

Schweinefleischeinfuhr. 94. —- Kontrolle

des Fleischverkchrs (ltIinist.-Verf.). 811. —

Finanzielle Wirkung der am l. Oktober

1904 eingeführten Freizügigkeit des tier

ärztlich bereits untersuchten Fleisches

(Minist.-Verf.). 814. — Freibänke. 817. 819.

—— Schlacht- und Fleischvcrkaufsordnung

in Darmstadt. 846. Zur Vieh- und

Fleischeinfuhr aus Argentinien nach Eng

land. 899. — Englands Vieh- und Fleisch

import im Jahre 1906. 899. Vom

amerikanischen Fleischtrust. 899.

Fleischpackhätnsern. — Übeltätände in ameri

kanischen —- 902.

Fleischpreise s. Fleisch, Vieh.

Fleischschmuggel. 667.

l F1eischstempelfälschungen in einem Schlacht

haus zu Lichtenberg. 535.

3Flcischstempelung. — Zur — 594.

‘Flcischteuerung s. Tarifermüßigung.

Fleischtransport s. Eisenbahnhaftpflicht.

Fleischvergiftung s. Paratyphus.

l Fleischvergit‘tungscpidemle. V » Baktcriologlsche Befunde

bei einer -— v. Heller. 154.

Fleischverkauf in Kriimerlüden. 901.

Fleischvorräte des Auslandes. 668.

Fleischwaren ‚ Handlung. Umsatz einer

deutschen — 667.

Fliegenplage.— Kolumbäcser -— v. Bleyer. 692.

Fohlen s. Pferd.

Fohlenlähme. —- Zur Heilung der -—- v. Eckard.

124.

Formaldehydlösungen s. Desinfection, Eisen

bahn-Viehtransportwagen. _

Formaldehyds und seiner Verbindungen. ‘—

Der klinische Wert des von Prof.

Dr. Gmeiner. 232.

Formslln s. Deuinl'ekllonsverhhren.

Formurol 109.

Fortbildungskursus für Tierärzte im Tier

hygienischen Institut zu Bromberg v.

Mießner. 782.

Fortschritte für Veterinärhygiene. Er

scheinungseinstellungderleitschrift—313.

Frankfurt s. Tagcsgeschichte (Vereine, Tier

ärzteversammluug).

Frankfurter Neueste Nachrichten. 797.

Frankreich: s. a. Frühroggcn. — Bankier

Osiris hat dem Institut Pasteur 20 Mil

lionen Mark vermacht. 115. — Ball der

Studenten von Alfort. 115. — Französische

Gesellschaft zur Bekämpfung des Krebses.

295. — Seuchennachrichten. 465. 974. —

Vom französischen ll‘lilitürveterinärkorps.

643. —— Frequenz der französischen Vete

rinärschnlen. 643. — Generalinspektor der

Veterinäiranstalten Chauveau-Paris wurde

zum Groß-Offizier der Ehrenlegion er

nannt. 643.

Frauen. — Maturum der - 698.

Frauen in der Fleisch und 'l‘richincnschau.

Frauennillch. — Eruährungsvcrsuche nn Säuglingen mit

erwärmter — v. Potpeschnig. 653.

Freib'änke. 817.

Freibankordnung. - Muster einer 819. Be

merkungen dazu 819.

Freiburg s. Tagesgeschichte (Universitäten

und Tierärztliche Lehranstalten).

Freiheit s. Akademisch.

Freizügigkeit des tierärztlich bereits unter

suchten Fleisches (Min.Verfüg.). — Finan

zielle Wirkung der am 1. Oktober 1904

eingeführten sogenannten — 814.

Fremdkörper beim Rind. — Abgcschluckte —

v. Markert. 718.

Fremdkörperexlrnktion aus der Bsuchliöhle v. Dehne. 108.

Fremdkörpers. -— Merkwürdiger Sitz eines -—

Orig.-Art. v. Rheinheimer. 123.

Fremdwörter. -— Unnötige — 265.

Frequenzen s. Tagesgeschichte (Tierärztliehe

Lehranstalten).

Freßpulver. —— Warnung vor -—- 634.

Friedrich Wilhelm bei den Krclstierärzten.

779.

Fröhner. — Referat eines Artikels von Kreis

tierarzt Dr. —- 408.

Frühschoppen s. Futtermittel.

Füllen s. Pferd.

Fünfbeinige Rinder. Orig.-Art. v. Reimers. 79.
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Fuhrwerke. — Über — Orig.-Art. v. Dralle.

554.

Furonkulose beim Zurückbleiben der Nach

geburt mit gutem Erfolge v. Deich. 153.

Furunkulose an den Armen nach geburts

hilflichen Eingriffen v. Fried. 544.

Fußarterien s. Handarterien.

Futtermittel: Aconitum Napellus, Früh

roggcn, Kalk, Kartoffeln, Klee, Melasse,

l‘eptonfutterwerke, Pferdesterben, Raps

kuehcn, Schöilkraut, Spratts Patent, Wein—

laub, Zucker. — Vergiftungen durch

Futtermittel (die Verfiitterung von Früh

roggen an Zugpferde) v. Elaire. 257.

Futtervergiftungen s. Ekzem.

Gänse s. Osteoarthritis.

Gänsen. — Seuchenhafte Erkrankung bei —

v. Netz. 76.

Gänsesterben infolge von Invasion von Dis

pharagus uncinatus.— Seuehenhaftes — 76.

Galle s. Bilirubin. Bakterien.

Gallen s. Antiperiostin.

Gallensteine beim Pferd v. Körner. 125.

Galloserin. — Zur‘ Behandlung der Hühner

cholera mit -— v. Koväcs. 567.

Gastställe s. Desinfektion.

Gaststallungen durch die Kreistierärzte. ——

Abnahme der Stalldesinfektion und Re

vision der -— v. Raebiger. 291.

Gebi'trfieber beim Schwein v. Wohlmuth. 792.

Gebäirmuttererkrankungen. — Beitrag zur Be—

handlung der M Orig.-Art. v. Velmelage.

487.

Jcb'ärmutterhalses beim Rind neben all

gemeiner akuter Peritonitis. — Ein Fall

von vollständiger Verwachsung des —

Orig.-Art. v. Mayr. 253.

Gebärmutterkatarrh. — Ein Fall

v. Seebach. 43.

Gebärparese s. a. Eisenbahnkrankhcit.

Gebärparese bei innerer Verblutung. — Er

scheinungen der — Org.-Art. v. Reinhardt.

150. v. Dr. Habicht 502.

Gebühren s. Fleischbeschaugebühren.

Fleisehereibetrieb, Kreistierarztreform.

G e bühren: Fleischbeschau, Fleischereibe

trieb, Gerichtsentscheidungen (Verschie

denes), Marktgebühren, Minimaltaxe,

Schlaehtbeschaugebühren , Schlachthof,

Termin. —- Entwurf einer Gebührenordnug

für die Württembergischen Tierärzte. 860.

Gebührenstreit in der Fleischbeschau. 585.

Geburt s. Nierenexstlrpatlon.

Geburtshilfe s. Brunst, Einwicklungsver

fahren, Eisenbahnkrankheit, Embrytemie,

Enterentzündung, Euterhämatom, Fest

liegen, Furonkulose, Furunkulose, Gebär

fieber, Gebärmuttererkranknngen, Gebär

mutterhals, Gebärmutterkatarrh. Gebär

parese, Geburtshindernis, Kaiserschnitt,

Kalbefieber, Laiengcburtshilfe, Laktation,

Milchfieber, Milchgeben, Morphium, Nach
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geburt, Orchitis, Ovarialblutung, Ovario<

tornie, Rauschbrand, Scheidenkatarrhp’
Spätgeburt, Spindelzellensarkom, Sterili-l

tat, Therapogen, Torsio uteri, Utcrus

desinfektiou.

lebnrtshilfe beim Pferde v. Tapken. 421.

(leburtshimlernis v. Bicrstcdt. 43.

Geburtshindemis. -— Seltsames —- v. Heiter

bach. 125

Geburtsrauschbrand s. Rauschbraud.

Geburtstage s. Tagesgeschichte (Persönliches).

Gedenktafel s. Tagesgeschichte (Militärvete

rinäre). ,

Geflügel s. a. Blinddarm. Maul- und Klauen-l

seuehe. Schlaehtgeflügel.

Geflügelausstellungs. a. Staatsunterstützuugen.

Geflügelausstellungen. — Einschränkung der?

— 630. l

Geflügelcholera s. Galloserin, Kräuterextrakt. ,

Geflügelcholera. — Verschiedenheiten in

Symptomen und Verlauf der — 75. l

Geflügelcholeraimmunserums tauglich? — Ist{

die Taube als Testebjekt fiir die Prüfung}

eines — v. Braun. 153. |

Geflügelfutter. — Zucker als — 424. ‘

Geflügelkunde. 75. 275. 422. 630.

Geflügelseuchen im Herzogtum Anhalt. —

Verordnungen zur Bekämpfung der —

589. ‚

Geflügelzucht. — Einfluß des Klimas und des

Bodens auf die —— v. Dr. Blancke. 423. l

Geflügelzuehtanstalt s. a. Landesgcflügelzucht

anstalt. i

Geflügelzüchterverein s. Jubiläumsausstellung.

Gehalt s. Amtsticrärzte, Departementstierarzt

reform.

Gehaltsaufbesserung v. Krüger. 743.

Gehaltsverhältnisee städtischer Tierärzte. 469.

Gehelmrnittei s. Arzneimittel. ‘

Gehelmmiltelwesen geordnet werden. -— Auf reichsgesetz

Ilchem Wege soll das — 569. '

Gehirn s. Talent.

Gehirne. — Über die — v. Momrnsen, Bunsen, v. Memel,

v. Hansernnnn. 018.

Gehirnanämie s. Eisenbahnkrankheit, Kalbt»

fieber.

GehirnRückenmarksentzündung. — Infektiöse

— v. Dorn. 884.

Gehirn- und Rückenmarksentzündung oder

Schlafsucht der Pferde. — Die Behandlung

der seuchenhaft auftretenden — v. Diem.

556.

Gehörn s. Geweih.

Gekrösarterien mit besonderer Berücksichti

gung der Thrombose der Gekrösarterien

beim Pferd. — Über die Folgen des Ver

schlusses der — v. Prof. Dr. Marek. 477.

Gelntinelnjektienen s. Melsena.

Gelberübenvergiftnng (Carotismus)? — Gibt

es eine — Orig.-Art. v. Holterbach. 602.

Gelenk- und Sehnenscheidenwunden s. Silber

l

l

präparate.

Gelenksentzündungen. — Eingeschlossene ——

v. Cad6ac. 868.

Gemeindetierärzte. —- Stellungnahme der

Berliner. 919.

Gemse s. Coenurus cerebralis.

Genossenschaftliches. 61. 298. 413. 444. 497.

572. 634. 782. 808.

Gerbereien s. Mllzbrnnd.

Gerichtlentecheldnngeh s. Praxlsverknuf.

Gerichtsentscheidungen: a) Veterinär

polizei: Tötung eines während der Hunde

sperre umherlaufenden Hundes (Oberver

walt.-Ger.-E.). 93. — Eröffnung zu Pro

tokoll. (Reichsger.-E.). 162. -- Konserve—

salze vor Gericht. Freisprechung(Schöfl‘eu—

 

gen-E.). 249. — Fahrlässige Begutachtung

\'.Eberle (Strafkamrn.-Verh.). 336. — Speck ‘

mit Maden (Freispreelumg). 394. -—— Billige i

Wurst (Verurteilung). 535. — Färben der

Wursthiillen (Schötfengen-Urteil). 5.95. —

Verwendung des Muskelfleisches an den

männlichen Geschlechtsteilen als Wurst

gut (Strafkammer-Urteil). 596. — Ent

schiidigung bei Milzbrand (Bayr. Verw.

Gerichtshof - E.). 662. —- Fettminimal

grenzen sind bei der Milch ungültig (Land

ger. E.). 731. — Gutachten eines Polizei

tierarztes bei Nahrungsmittelprozesseu ist

nicht authentisch (Landger.-E.). 685. —

Zur Untersuchung der Fette durch Tier—

ärzte (Landger.-E.) 730. — Verantwortlich

keit bei Übertragung des Milzbrandes

(Strafkammer-E.). 811. — Schweine

schmuggel (Kammerger.-E). 909.

b) Fleischbeschau: Verwendung eines

Konservierungsmittels lediglich zur [lin

ausschiebung des Zeitpunktes des Ver

derbens(Reichsgcr.-E.). 96. — Verwendung

von Präservesalz (Reichsger.-E.). 97. —

Haftung für Tuberkulose beim Schlacht

riud (Oberlandes-Ger.-E.). 533. — Vieh

treibeu ohne Metallsehleife oder Schild

(Schöfl‘enger.-E.). 593. — Verkäufe durch

Gehilfen der Viehhändler bestehen zu

Recht (Amtsger.-E.). 593. — Schwere Be

strafung eines Laienfleischbeschauers

wegen Nichtbeachtung der ä{ä 5 bzw. 11

der Ausführungsbestimmungen zu dem

Gesetze betr. die Schlachtvieh- und Fleisch

beschau vom 3. Juni 1900 (Reichsger.-E.).

593. — Nahrungsmittelfälsehung und

Fleischbeschauunterlassung des Fleischers

und Vichhändlers Hanns in Altenkirchen

(Laudger.-E.). 594. — Obergutachten über

die Anwendung von Borsäure.664. — Töten

und Ausschlachten (Schöfi‘enger.-E.). 666.

— Strafmilderung wegenVerfehlung in der

Fleischbeschau.698. — ZurVerantwortlich

keit des Schlachthofdirekters für die Vor—

gänge auf dem Schlachthofe (Obervcrw.

Gen-E.). 811. — Anklage wegen mangel

hafter Fleischbeschau. 845. — Verwendung

des Fleisches eines krepierten Schweines

(Reichsgen—E.) 846. — Salpeterzusatz zum

Hackfleisch (Verurteilung). 846. — Wurst

gut (Landger.-E.). 846.

c) Verschiedenes: Hat ein priviligiertcr

Abdecker ein Recht auf den Kadaver ge

fallener Schweine? Kammerger.-E.). 22. —

Viehversicherungsprozeß gegen den Fuhr

werksbesitzerleisigerunddenTierarztMay

(Landger.-E.). 144. — Fettgehalt unter 2.7

Proz. nicht strafbar. 248. — Falsches ärzt

liches Zeugnis. 512. -— Tierquälerei auf der

Gotthardbahn. 512. — Zerreißung einer

Katze. 512. — Verurteilung des Magistrats

in Berchtesgaden i. S. Schlachthaustierarzt

Groll. 531. — Verbot der Einrichtung

einer Schlachtviehversieherung durch die

Schlachterinnung in Neumiinster (Ober

verw.-Ger.-E.). 532. — Verbot des

Schlachtens nach jüdischem Ritus im

Schlachthause zu Bunzlau (Oberverw.-Ger.

E.). 532. — Ist die Polizei berechtigt,

polizeilich genehmigten Fabrikbetrieben

nachträglich Beschränkungen aufzu

erlegen? (Oberlandes-Ger.-E.). 533. —

Haftpflicht des Tierhalters und der Tier

arzt (Uberverw.-Ger.-E.). 558. — Schädi
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gung der Umgebung des Viehbofes (Land

ger.-E.). 593. — Kurpfuscher Glaß (Land

ger.-E.). 596. -— Liquidation bei ver

spätetem Eintreffen (Anfrage). 686.

Sieg des Zuehtdirektor Marks(lteichsger.

E.). 796. — Bestrafung wegen Benutzung

eines beschädigten Pferdes (Kammerger:

E.). 966. — Tierquitlerei (Strafkammer-E).

966. '

Gi’fliillbll'k0ll des Blutes. —— Die Methode v. Schwab zur

Bestimmung der —- v. Birnbaum. 499.

Geschlecht s. Problem. ‚

Geschlechtsmerkmale und ihre ziichtungs—

biologische Bedeutung. — Die sekundären

— v. Prof. Dr. Müller. 776.

Geschlechtsorganen des Hundes. — Infektiöse

und krebsige Geschwülste an den äußeren

— v. Dr. Sticker. 151.

Gcschlechtsteile s. l\luskelfleisch.

Geschwülste s. Geschlechtsorgane,

geschwiliste.

Geschwülste und geschwnlstar’cige Bildungen

im Rachen und in dessen nächsten Um

gebungen v. Prof. Dr. Mönkeberg. 581.

Geschwülste durch Einspritzung von nrtfr9mdem Blut. -—

Beeinflruün~ig bösartiger -- v. Bier. 706.

Gesellschaft s. Krebs, Naturforschende.

Gesetze: s. a. Fleischbeschauverordnungen,

Laientieischbeschauer, Ministerialvcr

fügnngen. Bekanntmachung, betr.

die Gebühren für die Untersuchung des

in das Zollinland eingehenden Fleisches.

99. —— DieneuenAusführungsbestimmungen

zum Fleischbeschaugesetz v. Memmen.

109. Eröffnung zu Protokoll im

Sinne des ä 12 des Reiehsviehseuchen

gesetzes (Reichsger.-E.). 162. -—- Neue Be

stimmungen über die Bekämpfung der

Seuchen der Schweine. 187. »< Zur Schaf

räudebekämpfung. 240.

thekengesetz. 225. 312. 708. —— Wirkungen

des Fleischbeschaugesetzes und die ge

setzliche Regelung des Notierungswesens

an den Schlachtviehmärkten. 247.

„Vieh“-Seuchen-Gesetz-Novelle. 525. 587.

891. 967. — Pension und Hinterbliebenen—

vcrsorgung. 586. — Zum Vollzug des

Fleischbeschaugcsetzcs. 665. — Entwurf

eines Gesetzes, die Haltung und Körung

der Bullen, Eber und Ziegenböcke be

treffend. 709. — Versicherungsgesetz. 891.

—— Entwurf der Abänderungen des Reichs

viehscuehcngesetzcs. 903.

Gesundheitsamt s. Reichsgesundheitsamt, Tu

berkulosearbeiten, Untersuchungsamt.

Gesundheitsamt der Stadt Berlin. 89. 571.

Gesundheitsamt. —- Neue tierärztliche Stelle

im Kaiserlichen. —— 78. 293.

Gewährmängel beim Pferde. — Beitrag zur
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ärztlichen — 584.

I’raxi‘l. 7 Verkauf der ärztlichen — 719.

Praxisdiagnose s. Hundetollwnt.

Preisausschreiben betreffend Zeichnung ge

impfter Schweine v. Marks. 225.

Preistafeln in den Schlächteriäden. 732.

l’reistafcln. — Zum Streit um die — 811.

Preußen: s. Eieischbeschau, Hausschlach

tungen, Hcrrenhaus, Jahrcsveterinär

berichte,Landesökonomiekoliegium,Staats

unterstützungen, Tollwut, Veterinäretat

Aus dem Preußischen Etat 1907.47. —

Ergebnisse der Schlachtvich- und Fleisch

beschau im Deutschen Reich (Preußen)

für das Jahr 1905. 163. — Vorläufiges

Ergebnis der Vichzähiung in Preußen vom

 

1. Dezember 1906. 169. — Infiuenza deri

Pferde der Zivilbevölkerung in Preußen

im Jahre 1906. 244. — Brust- und Rot

laufseuche unter den Pferden der Militär

verwaltung im Jahre 1906. 245. — Trichinen

und Finnenstatistik in Preußen,iS85—1904.

534. ——- Maul- und Klauenscuche in 0st

preußcn. 926.

Privatpraxis s. Fleischbeschau.

Privatschlachtungen s. Fleischbeschau.

Privattierärzte. Zur Abgrenzung des

Wirkungskreises der beamteten und —

177; v. Stietenroth 206; v. Peter 235;

v. Vet.-Rat Dr. Arndt 259; v. Teetz 293;

v. Lehmann 330; v. Fröbner mit Anmerk.

v. Schngaltz 408; v. Beckhard 442. 583;

v. Dralle 455; v. Wigge 478; v. Schaum

kell 506; v. Meier 521; v. Kittier 548. 571;

v. Hermann 684; Erklärung hierzu v. Laut?

708; Erklärung hierzu v. Herrmann 781;

v. Göhler 694. 780; v. Schmaltz 871.

Privattierärzte in seinem Interesse? — Handelt

der Staat recht, dem beamteten Tierarzte

allein die Tilgung der seuchenartigcn

Krankheiten zu überlassen, oder liegt auch

die Mitwirkung der — v. Stietenroth. 206.

Privattierärzte — Betrachtungen über die

gegenwärtige und zukünftige Lage der —

v. Meier. 521.

Privattieritrzte -— Krfistierärzte v. Dralle. 455.

Privattierärzte. —- Lage der — v. Teetz 293;

v. Lehmann 330.

l’rivattieritrzte an der Seuchenbekämpfung. —

Die Betefligug der — 571.

Privattierärzte. — Wünsche der — v. Dr. Arndt.

259.

Privattierärztc. — De‘: brandenburger Verein

und die Wünsche der — v. Schmaltz. 871.

Problem (zur Frage der Vorherbestimmung

des Geschlechts bei unserem Geflügel). —

Ein ungelösten -— v. Kleysteuber. 275.

Produktiv- und Konsumgenossenschaft. —

Zwecke und Ziele der — v. Marks. 444.

Professor s. Titel.

Promotion s. Tagesgeschichte (Ticrärztliche

Lehranstalten, Universitäten und Per

sönliches).

Promotionsrecht s. Hochschulkonfercnz.

Proponsl v. Strohl. 608.

l’roststektomie v. Ritter. 886.

Protargoi v. Vet.-Rat Georges. 82.

Protest des Korps Holsatia. 964.

Protokoll s. Eröffnung.

Protozoen s. Bakterien.

Prtifnngsordnung s. Hochschuikonfercnz s. a.

Tagesgeschichtc (Tierärztl. Lehranstalten).

Pseudogliom und beiderseitige Linscnluxation.

— Zwei Fälle von -— v. Dr. v. Pflugk.

945.

Psorospermosis s. Barben.

Prycllt)ll‘. — » Liebe und V— v. l.omer. 694.

Pudewitz. — Errichtung eines Schlacht- und

Viehhofes in — 592.

Pütz. — Bin Bildnis von — 291.

Pnlsation s. Hiimoglobinämie.

Putzig. — Bau eines städt. Schiachthauscs

in — 592. 668.

Qusrzlsmpe und des Finsensppsrstes. — Experimentelle

Untersuchungen über die biologische Tiefenwirkung

des Lichtes der medizinischen —- v. Wichrnann. 654.v

Quecksilberpräparat s. Subiamin.

 

Quecksiibcr-Vclopural. 557. '

Quecksilbervergiftnng v. Bricsc. 217.

Quecksilhervergiftung beim Pferde v. Prof.

Dr. Fröhncr. 520.

Quittungen s. Tagesgeschichtc (Persönliches

[Aufrufo]).

flachen s. Geschwülste.

Radiothorium ist deutsche Entdeckung. 336.

' Bände s. a. Schafräude.

Bände der Pferde. — Behandlung der —

726.

Rainfarren. -— Über eine Vergiftung von

Rindern durch — Orig.-Art. v. Wessel,

Wüster und Dr. Bugge. 879.

Rang s. Departementstierarztreform.

Rangerhöhung s. Sachsen.

Ranuia inflammatoria s.

drüsen.

Rapskuchen kam bei 80 Milchkühen vor. -—

Vergiftung durch senfölhaltigen - von

Wittstock. 257.

Raps- oder Rübkucheu als Futtermittel vor;

Preuße. 727.

Rassenkonstanz und Individualpotenz, Rein

zncht und Kreuzung. —- Die Kontroverse

über — v. Kraemer. 295.

Ratin s. Bakterie Neumanns.

Ratte s. Trichine.

llsmhen nbzugewöhnen. -» Ein einfaches Miptgl‚ um

sich ds.s »V v. Kolomcitzer. 306.

Rauschbrand s. a. Miizbrand.

Rauschbrand nach Thomas. — Impfung gegen

— Orig.-Art. v. Wiit. 229.

Rauschbrandes und des sogenannten Geburts—

rauschbrandes in veterinärpolizcilicher

Hinsicht. Die Difi'erentialdiagnostik

des echten — Orig.-Art. v. Honeker. 267.

Ravensburg s. Hackzwang.

Reagens s. Eiterungen.

Rechtsprechung (Schweineschtnuggel) 909.

Redaktionsn0tizen:Versendungdcrß.T.W.

24. — Adressennachfrage. 513. — Betr.

Schlachthöfe. 634. — Militaria. 875.

Rcgenerationsfzihigkeit Neugeborener v. Dr.

Eisemnann. 743.

Rehfleisch s. Hundefleisch.

Rehnicren von Schafnieren. — Zur Unter

scheidung der -— v. Dr. Stadie. 320.

Reichsamt des Innern s. Tagesgeschichte

(Persönliches [Ernennungen]).

Reichsapothekcngesetz v. Schmaltz. 225

Reichsapothekengesetz. — Stellungnahme der

bayrischen tierärztlichen Vereine zum —_

510.

Reichsapothekcngesetzes — Entwurf eines —

708.

Rcichsgesundheitsamt. 293. 481. 525. 589. 632’.

Rcichsrat s. Tagcsgcschichtc (Persönliches,

[Ehrnngen]).

Reichstag s. a. Fleischbeschaugebiihren, Ver

sicherungswescu, Schafräudebekämpfung.

Reichstag. — Die Medizin im —— 336.

Reichstag. —— Petition des Vereins Mecklen

burgisclur Tierärzte im — 413.

Reicbsticrarzneischule s. Mitteilungen.

Reir-hsvcrbaud der Fleischbcschauer. 666.

Kehlgangslymph

Reichsviehseuchengesetz. — Novelle zum —

891.

Reichsvichseuchengesetzes. — Entwurf der

Abänderungen des — 903.

Reifezeugnis s. a. Abiturientcnexamen.



_ XIX’...

Reifezeugnis erworben. —— Kreistierarztilnmmcl

hat auf dem Gymnasium zu Bromberg das

— 512.

Reifezeugnisses v. Dr. Gustav Schmidt-Eilan

burg - Nachträglicher Erwerb ‘des —— 620.

v. Dr. Neumark, Dr. Jäger u Dr. Denzler.

570.

Reinzucht s. Rassenkonstanz.

Reisekosten s. Fleischbeschau, Kreistierarzt

reform.

Reisekosten bei der Ergän'zungsfieischbeschau.

481.

Reisestipendiurn in Osterreich. 336.

Reitereinwirkung s. Lahmheit.

Reitsitz der Damen nach Herrenart v. Wieland.

Reizleitung<system des Siingetierherzens v. Tawsrs. 618.

Rektoratsessen s. Tagesgeschichte (Tierärztl.

Lehranstalten).

Remontierung im Königreich Sachsen - von

v.-Friesen. 45. -— v. Dr. Goldbeck. 482. 498.

Repräsentatives von der Tierärztliehen Hoch

schule in Berlin. 460. |

Resistenzerhöhung s. Rotlaufseptikämie.

Resorption durch die Haut —- Experimente über die »

v. Button. 126.

Respirationsapparat s. Tuberkulose.

Rctentio secundinarum enzootica v. Holt«r

bach. 933. — s. a. Nachgeburt.

Revision s. Fleischereibetrieb, Gaststallungen.

Rhododcndron l’oisoning in a Cow v. Wallis

597.

Rind: s. a. Kalb, Aconitnm Napellns, Akti

nomykose, Aktinomykotisch, Aphonie,

Auge, Autofraktnr, Beurteilung, Bieiver

giftung, Borsäure. Brilleäntragende, Büffel

tubcrkulose, Coccidiosis, Darmblutung,l

Darmkatarrh, Darmresektion, Drehkrank

heit. Einfinnig, Einwicklungsverfahren,

Eisenbahnkrankheit, Euterhämatom, Fest

liegm, Fremdkörper, Fünfbeinige, Gebär

mutterhals, Geburtshindernis, Grünfutter,

Hämoglobinurie, Herzklappenfehler, Herz

knochen, Irido-C‘yklitis, Jennerisation,

Kalbefieber, Kastration, Kehlgangslymph

driise, Kolloid-Cystome, Kuhpocken, Lab

magenentzündung, Lecksucht, Liegebeule,

Lungenphthise, Magendarmentziindung,

Melanom, Milch, Milchfieber, Milchkuh,

Milzbrand, Milztuberkulose, Oberschenkel

bruch, Orchitis, Panaritium, Papillome,

Peritoneum, Pneumonomykosis, Rain

farn, Rundzcllensarkom, Scheidenkatarrh,

Schlundabzeß, Spätgeburt, Spindelzellen

sarkom, ‘Sputum, Sterilität, Strong’ylose,

Taxns baceata, Teleangiektasis, Torsio

uteri, Tuberkulinprobe, Tuberkulose, Tu

berkuloseschutzimpfnngsverfahren, Urti

caria. Vaccination, Viehhandel, Weiderot,

Wiederkäuer, Yohimbin, Zehenbeuge

muskel.

Rindörfinnenfunde. — Seltene — Orig.-Art.

v. Böhm. 99.

Rlnderleber s. Teleangiektasis. _

Rinderpest. — Experimenteller Versuch der

lmmuuisicrung gegen die — v. Shibayama.

851.

Rindertuberkulose s. a. Menschen_tuberkulosc.

Rindertuberknlose s. l’riizipitin—Reaktion. .

Rindertuberkulose auf den Menschen. —- Ver

fügung betr. Übertragbarkeit der — von

Dr. Jeß. 13.

Rindertuberkulose. —- Der Wiener nationale

landwirtschaftliche Kongreß über die —

725.

Rinräe(rtuberkulosebekämpfung v. Dr. Mießner.

Rindviehzucht s. Tierzucht.

Rippendefektion s. Rippenknorpelfraktur.

Rippenknorpelfraktur mit; partieller Rippen

defektion bei einem Hunde von Professor

Schimmel. 420.

Röhrenluftkühlapparate auf dem Schlachthof

zu Bonn. —- Untersuchungen über die

bakteriologische Wirkung der — v. Dr.

Tietze. 466.

Röntgenstrahlen auf‘ tierische Gewebe. — Experimentelle

i Untersuchungen über die Einwirkung der ‚— v. Krause

\‚ und Ziegler. 151.

Röntgenstrahlen auf‘ nephrektomierte Tiere, ein Beitrag

zur Frage des Leukotoxins. H Wirkung der — v.

Schmid und Gäronne. 259.

Röntgenuntersuchung kleiner Haustiere. ——

Erfahrungen über die diagnostische —

v. Prof. Dr. Müller. 773.

Rohfetten. — Beförderung von — 668.

Roheit. — Unerhörte — 512.

Rostock s. Mecklenburg-Schwerin.

Rotlauf s. Sehweinerotlauf.

Rotlauf. — Entschädigung nach Verlusten

durch — 661. -

Rotlaufausbriichen. —— Gelegenhcitsursachen

bei — v. Hoehne. 735.

Rotlaufdiagnosen der beamteten Tierärzte

durch bakteriologische Institute. — Die

Nachprüfung der — v. Dr. Fröhncr. 112.

Rollaufimmunitltt bei Serumlmpi'ung. - - Untersuchungen

über d v. Prettner‘. 646.‘

Rotlaufimpfentschädigung. 161.

,Rotlaufimpfung s. a. Taglasgeschichte

(Pfuscherei).

iRotlaufimpfung? —— Welches ist der Rekord

bei der — 780.

Rotlaufimpfung. — Zufälle bei — v. Heiter

bach. 504.

Rotlanfimpfverlust s. Entschädigung.

Rotlaufinfektion beim Menschen v. Hennig.

542.

Rotlaufkulturspritze. -— Iniizierung am Zeige

finger mit der Kanäle der — v. Hennig.

542.

Rotlaufs. —— Anweisung zur Bekämpfung des —

190. s. a. Ansteckungsstoffe.

Rotlanfs auf den Menschen. — Übertragung

des — 692. .

Rotlaui'schutzimpfurgen, insbesondere hin

sichtlich Schweineseuche. — Zufälle bei —

v. Sauer. 723.

Rotlaufseptikämie. -— Über die Resistenz

erhöhung bei der Schutzimpfung gegen

die — v. Prettner. 885.

Rotz. Statistik s. die Ländernamen.

Rotz. — Injektion und Intoxilution bei — v. Nicolle. 57.

Rotz in England. 465.

Rotzes. — Zur Pathogenese und Übertragbar

keit des latenten — v. Prof. Dr. Bonome.

55.

Rotzfall. -—- Erwähnensvverter — v. Schmidt.

492.

Rotzkrankheit s. Pferdeuntersuchung.

Rotzkrankheit. — lllinisterialverfügung betr.

— 464.

Rotzkrankheit. — Untersuchungen über die

Pathogenese der — v. Prof. Dr. Hutyra. 42.

Rotzkrankheit in Berlin und Umgcgend. —

Verordnungen zur Bekämpfung der -— 589.

  

Rübkuchen s. Rapskuchen.

Rückenmark s. Gehirn, Meningomyelitis.

Rückenmarkentzündung oder schwarze Harn

winde, ihre kausalen Korrelationen. —

Die infektiöse Orig.-Art. v. Prof.

Dr. Schlegel. 211.

llürktsllfleber s. Atnxyl.

Rüdesheimer Verband s. Tagesgesehichte

(Tierärztl. Lehranstalten).

Ruhr. —- Serotherapic bei i v. Ksrlinski. 126.

Rnndzellensarkom des Auges beim Rinde. —

Kleinzelliges * v. Prof. Dr. Richter. 945.

Ruptur s. a. Vene. axillaris, Zerreißung.

Rußinhalatlonun bei Tieren v. Benneclse‚ 582.

ltußland: s. a. Kontrollbestimmungen, Pferde—

untersuchungen, Trypanosoma. — Vom

russisch-japanischen Krieg. 406. — Brillen

tragende Kühe in Rußland. 705.

Snechnrimeter. — Ein neuer — v. Wslbaum. 274.

Saccharomycosis in den Nasenhöhlen des

Pferdes v. Prof. Marcone. 959.

Sache. — Eine sonderbare — v. Schmaltz. 512.

Sachsen (Großherzogth). — Verordnungen

betr. die lntiuenza der Pferde in — 662.

Sachsen: Leipzig s. a. Tagesgeschichte (Uni

versitäten). Dresden s. a. Tages

geschichte (Tierärztliche Lehranstalten,

Persönliches). — Neue Vereinsgründungen.

35. — Die Remontierung im Königreiche

Sachsen v. von Friesen. 45. — v. Dr. Gold

_beck. 482. 498. — Fleischpreise der sächsi

sehen Schlachtviehversicherung 1907.

l. Quart. 117. II. Quart. 249. III. Quart.

536. —- Jubiläumsausstellung des Landes

verbandes sächsischer Gefliigelzüchter

vereine, Dresden 1907. 276. — Völker

schlachtdenkmal bei Leipzig. 313.

Vorschriften für das Veterinärwesen im

Königreich Sachsen v. Mcd.-Rat Prof.

Dr. Edelmann. 313. — Unkenntnis oder

beabsichtigte Täuschung. 422. — Ver

leihung der goldenen Amtskette an den

Rektor der Tierärztlichen Hochschule zu

Dresden und Rangerhöhung der beamteten

Tierärzte im Königreich Sachsen. 446. 458.

Anmerkung dazu v. Schmaltz. 459. —

Rangerhöhung der beamtcten Tierärzte in

Sachsen. 459. — Einführung des veterinär

medizinischen Doktorprädikats bei der

Universität Leipzig v. Schmaltz. 524. —

Die Fleischbeschauer im „Bericht über

das Veterinärwesen im Königreich Sachsen

für das Jahr 1905. 534. Doctor

medieinae veterinariac in Sachsen. Orig

Art. v. Schmaltz. 546. Medizinalrat

Prof. Dr. Ellenberger und Senatsmitglied

Prof. Dr. Schmidt wurden zur Kgl.

Tafel nach Lustschloß Pillnitz befohlen.

584. —- Spannung zwischen Vieh- und

Fleischpreisen im Königreich Sachsen.

594. -— Einkommen der Fleischbeschauer

in Sachsen. 595. — Die Entwicklung der

sächsischen Rindviehzucht während der

letzten 20 Jahre unter besonderer Be

rücksichtigung der staatlichen Maßnahmen.

596. — Ausbildung von Kuhwärtern. 584.

621. — Promotion zum Dr. med. vet. in

Leipzig. 561. — Kritische Bemerkungen

zum 5 2 der neuen Promotionsorduung

der medizinischen Fakultät zu Leipzig

v. Dr. Leonhardt. 608. Erwiderung. 654.



XX

v. Röder. 681. — 37. Jahresbericht des

sächsischen Medizinalkollegiums. 697. —

Verordnung zur Bekämpfung von Tier

seuchen. 662. Prcistafeln in den

Schlächterläden. 732. — 79. Naturforscher

versammlung in Dresden. 225. 642. 759.

773. —- Sächsische Schlachtviehversiche

rung. 844. —- Geschäftsbericht der Anstalt

für staatliche Schlachtviehversicherung im

Königreich Sachsen im Jahre 1906. 844. —

Tierärztliche Hochschule in Dresden. 936.

SachsemWeimar: Liquidationsfrage von

Barthelmes. 34. 226. — Veterinärklinik in

Jena. 291. —— Hochschulkonferenz in Eise

nach v. Schmaltz. 218. 312. 1

Sachverständiger s. Zeuge.

Sachverständiger für Fleischbeschaustatistik.

585. '

Säugetlerherz s. Relzleitungssystem. _

Säuglingsrnilch und Säuglingsmilchanstalten

mit besonderer Berücksichtigung der

Kölner Anlage v. Dr. Tiede. 624.

Säure s. Fett.

Sljodin. 109.

Salpeterzusatz zum Hackfleisch. 846.

Salzen. Verordnung von glyzerinphosphorsnuren 4 v.

'l‘unnicliflc. 86.

Sandsche Zange s. Kastration.

Sanitäts-Bericht s. Veterinär-Sanitäts-Bericht.

Sanitätsschlachthaus s. Stuttgart.

Sanitätstieriirztc s. Tagesgeschichte.

Sankt Gallen s. Schweiz. 1

Santonin bei Wurmkur. — Abgang von Spül

würmeru bei einem Hunde bei Behandlung

mit — v. Fäustle. 492.

Sspaleul. 557.

Sarkom s. flinken. Spindelzellensarkom.

Rundzellensarkom.

Sarkom in der Haut eines Hahnes. — Multiples

—— v. Prof. Regenbogen. 323.

Sarkomatöse Entartung s. Kehlgangslymph

drüsen.

Sarkomatöse Infektion des Hundes v. Cad<äac

629.

Sarkoptesräude und des Ekzeins des Hundes.

— Systematische Behandlung der —— von

Cunys. 31.

Saturnismus bei einem Papagei v. Otto. 305.

Sau s. Choralbehandlung.

Sauerstefl'explosionen zu vermeiden. 306.

Saugkälbcr s. Grünfutter.

Schadenersatz herangezogen werden, wenn er

sich verspätet? — Kann ein Tierarzt zum

— 686.

Schächten s. Blut.

Schädel s. Talent.

Schädelfraktur. — Komplizierte — von Dr.

Eisenmann. 742.

Schädigung der Umgebung des Viehhofes. 593.

Schädlinge. —- Maßnahmen zur Vertilgung

tierischer — 298.

Schaf: Darmanhängsel, Euterentzündung,

Wiederkäuer.

Schafniere s. Rehniere.

Schafpoeken. 698, s. a. Veröffentlichung.

Schafpocken. — Die Krankheitscrscheinungen

bei den —- 617.

Schafräüde. — Die neueren Maßregeln zur

Bekämpfung der — 660.

Schafräude. — Behandlung der — 725.

Schafräudebekämpfung. 589. (Minist.-Verfüg.)

240.

 

Schafwaschpulver. — Coopers — 634. 705.

757.

Scharlsehnephritis mit Belmilol. — Zur Verhütung der ‘

v. Bshizs. 108.

Schaumburg-Lippe. — Verordnungen betr. die

Influenza der Pferde für das Fürstentum

— 662.

Scheidenkatarrh s. Tuberkulose—Tilgung.

Scheidenkatarrh. Anstcckcnder

Ladanyi. Berichtigung 7.

Scheidenkatarrh der Rinder. — Über an

steckenden -- v. Prof. Dr. Richter. Orig.

Art. 767. 774.

Seheidenkatarrhs der Rinder. — Zur Diagnose

des infektiösen — v. Dr. Greve. 438.

Scheidenkatarrhs aufdieKonzeption der Rinder’.

-— Einige Beobachtungen über den Ein

fluß des infektiösen — v. Dr. v. Kukul

jevic. 581.

Scheuen der Pferde v. Dexler. 569.

Schielens. — Vererbung des — v. v. Sicherer.

V01]

ers.

Schienheinfrakiur bei einem Saugfohlen. v.

Fäustle. 492.

Schilddrüsenbahsncllung v. Göllner. 570.

Scbimmelerkrankung der Pleurn und Lunge v. Bsrth. 582.

Schlachtbeschaugebiihren. — Ein Streit um

die — 901.

Schlacht- und Fleischverkaufsordnung

Darmstadt 846.

Schl;tähtgeflügels. — Zur Bezeichnung des -—

in

Schlacbtgewicht. 733.

Schlachtgewicht. — Verkauf von Vieh nach

— 168.

Schlachthaus s. Fleischereibetrieb,

gebühren. _

Schlachthaustierarzt s. Gerichtsentscheidungen

(Verschiedenes).

Schlachthöfe s. a. Kühlmaschine, Viehhöfe.

Schlachthöfe. — Neue — 668.

Schlachthöfen. — Von deutschen — 591.

Schlachthöfen wird der Handel nach Lebend

gewicht und der Wiege- und Schlußschein

zwang oder eines von beiden durchgeführt?

— An Welchen deutschen — 643. Ant

wort v. Stauf. 665.

Schlachthof in München 591; Stuttgart 591;

Chemnitz 591; Hanau 591; Halle 591;

Pudewitz 592; Putzig 592. 668; Roten

burg a F. 668; Krotoschin 668; Obern

dorf a. A. 811; Allenstadt 900; Duder

stadt 900; Breslau 901; Wolfenbüttel 901;

Kempten 901.

Schlachthof Londons.

liebe — 535.

Schlachthofdirektor s. a. Grenzsperre, Tages

geschichte rSanitätstierärzte).

Schlachthofdirektor in Elberfeld? Ein

Stadtsekretär — 89. Berichtigung 116.

v. Funcke 130. Anmerkung v. Schmaltz

130, 145, 265. '

Schlachthofdirektors für die Vorgänge auf

dem Schlachthofe. —— Zur Verantwortlich

keit des — 811.

Schlachthofes in Bremen. Feier

25 jährigen Bestehens des — 469.

Sch?;ä1thofgebühren im Abgeordnetenhause

Markt

—- Der erste öffent

des

Schlachthoftierärzte s. a. Tagesgeschichte

(Sanitätstierärzte) Unfallversicherung.

Schlaeht- und Viehhofes zu Chemnitz. -- An

kauf des der Fleischerinnung gehörenden

— 591.

 

Schlachthofgemcinden s. Fleischbeschau.

Schlachthofmaschinenkundes.Tagesgeschichte

(Tierärztliche Lehranstalten).

Schlachtmaske. — Selbstmord mit der — 901.

Schlachtpferden aus England. Großer

Export von -— 898.

Schlachtrind s. Gerichtsentscheidungen

(Fleischbeschan).

Schlachtsteuer 811.

Schlaehttage 592.

Schlachttieren. — Kennzeichnung von —

v. Rücker. 467.

Schlachttiermangel. — Ein Wort zum —

Orig.-Art. v. Noack. 99.

Schlachtung bei gleichzeitiger Anmeldung

des Falles zur Fleischbeschau. Orig.-Art.

v. Dr. Zeh]. 706.

Schlachtvieh s. Zeichnen.

Schlachtviehbeschau s. Fleischbeschau.

Schlachtviehmärkte s. Gesetze.

Schlachtviehversicherung s.

Versicheruugswesen.

Schlächter beim Auspfunden eines Schweines‘?

Wieviel verdient ein — 901.

Schlächtereien und Konfiskatbehäilter.

Schliichterläden. — Preistafeln in den — 732.

Schlaf und Tsgsehlaf.

Schisf’krsnkhelt s. Trypsnosomenkrsnkhelt.

Schlafkrankheit in Ostafrika. Über den bisherigen Ver

lauf der deutschen Expedition zur Erforschung der

-— '15.

Schlsfkrankhcit bis zum 25. November 1906. Bericht über

die Tätigkeit der deutschen Expedition zur Er‘

forschung der —- v. Koch. 127.

Schlafsucht s. Gehirn- und

entzüudung.

Schlsngenblß v. Riehi. 792.

Schleirnhnut s. Trypanosnmeninfektion.

Schlesien; Kontrollbcstimmungen über die

Einfuhr und Abschlachtung russischer

Schweine in Oberschlesien. 168.

Schleswig-Holstein: s. a. Tierärztever

sammlungcn. — Bakteriologischc Unter—

suchung des Fleisches notgesehlachteter

Tiere. 533. — Milchkontrolle. 667.

Schlund s. Divertikel.

Schlund-Abszeß. Orig.-Art. v. Rheinheimer.

123.

Schlunderweiterung und Ausstülpung \'. Dr.

Zimmermann. 406.

Schlundkopfes und des Schlundes. —— Beitrag

zur Parese des — Orig.-Art. v. Sonnen

berg. 1R54.

Schlundmyom beim Pferde v.Prof. Dr. Fröhner.

520.

Schlundzerreißung v. Ronge. 406.

Sehlußscheinzwaug s. Schlachthöfe.

Schmeiegebiet s. ‘Milzhrand.

Schmerz v. Meyer. 705.

Schmidt s. Doppelbistouri.

Schmieden. — Trennung von Tierärzten und

— 413.

Schnellflirbung' von Mikroorganismen, insbesondere der

Blutpnrasiten,Spirochaeten,(ionococcenu.Diphtherie

bazillen v. Loeti'ler. 138. ‘

Schöllkraut (Chelidonium majus) zur Er

höhung der Milchergiebigkeit bei einer

Ziege. —Verfiitterung von — v. Schmidtke.

257.

Schreiber s. Septicidin.

Schüttelextrakte s. Schweinepestbazillen.

Schuld? '— Wer trägt die —- Orig.-Art.

v. Simmermacher. 44.

Schutzimpfen der Haustiere geregelt werden?

— Wie sollte das —- v. Prof. Dr. Kern. 542.

Fleischpreise.

Rückenmarks
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Schutzimpfung s. d. einzelnen Infektions

krankheiten.

Schutzimpfung s. Tollwut.

Schwächozusländen. Beruhigende und stärkende

Arznelverordnung bei den verschiedensten nervösen

-—- v. Strzyzowski. 86.

Schwebeilug der Vögel v. Gildemcister. aus.

Schweden: Seuchennachrichten. 317. 974.

Schwedisch s. Klee.

Schwefelkohlenstofl' gegen Bremsenlarven und

Spulwilrmer v. Taar. 406.

Schwefelkohlenstofivergit‘tung s. Sehsehwlcho.

Schweifamputation beim Tetanus eines cou

pierten Pferdes. — Erfolglose — v. Prof.

Dr. Fröhner. 520.

Sebweiii: s. Abdeckereifrage, Auge, Augen

tubcrkulose, Chloralbehandlung, (Zysten,

Fleisch, Gebärfieber, Impfakt, Kaiser

schnitt, Kartoffel, Kontrollbestimmungen,

Leberentzündung, Monorehismm, Peri

carditis, Pneumo-enteritis, Preisausschrei

ben, Sau, Schlächter, Sektionsbefund,

Tuberkulose, Viehhantlel, Zahnteratom.

Schweinefett s. Lebertrau.

Schweinefleischeinfuhr. 94.

Schweinemästerei. -— Städtische —- 901.

Schweinepest s. Schweineseuche, Septidicin.

Serum, Virus.

Schweinepest. — Über —- v. Prof. Ublenbutb.

762.

Schweinepest. — Zur Ätiologie der — Orig

Art. v. Dr. Schreiber. 299.

Scbweinepest und der Scbweii1eseucbe. —

Zur Ätiologio der — v. Prof. Dr. Hutyra.

756.

Schweinepest. — Über die Ätiologie und die

Bekämpfung der deutschen. —- Orig.«Art.

v. Prof. Dr. Uhlenhuth. 783. Bemerkungen

hierzu. Orig.-Art. v. Dr. Stadie. 799.

Schweinepest. —— Anweisung zur Bekämpfung

der -— 193; s. a. Ansteckungsstofl‘e.

Schweinepest. — Über aktive und passive

lmmunisierung gegen — v. Prettner. 639.

Schweinepest im Kreise Oldenburg v. Meifort.

444.

Schweinepestbazillen m. Autolysaten, Schüttel

extrakten und Zerreibungsprodukten dieser

Bazillen. — Immnnisierung gegen — v.

Dr. Schmidt. 8.

Schweinepestserum. 705.

Schweinerotlanf. — Eklampsieähnliche Krämpfe

bei — v. Szttntö. 568.

Schweinerotlauf. — Interessante Fälle von —

v. Schwarzbart. 212.

Schweinerotlauf beim Menschen. — Anfrage

betreti‘s Mitteilung über Infektion mit —

v. Dralle. 643.

Schweinerotlsnf und Infektion. — Lokals Erscheinungen

bei passiver Irnrnnnitlt gegen - v. Jsrotskl. 557.

Schweineseuche s. Bacillus suisepticus.

Schweineseuche s. a. Rotlaufscbutzimpfung.

Schweinepest. Septidicin. Virus.

Sehweineseuche. Kleine Beiträge

Ätiologie der -— v. Dr. Stadie. 217.

Scbweineseuche. Anweisung zur Be

kämpfnng der — 192; s. a. Ansteckungs

steife.

Zill'

Schweineseucbe. — Beobachtung über —

v. Becker. 542.

Schweineseuche. —_ Zur bakteriologischen

Diagnose der chronischen — v. Dr. Ju

nack. 75.

 

Schweineseuche. — Impfung bei —— Orig.-Art.

v. Witt. 227.

Scbweineseuche. — Technischer Leitfaden

betr. — 188.

Scbweineseuche. — Maßregeln gegen — 146.

Schweineseuche. — Ein neues Präparat zur

Bekämpfung der akuten und chronischen

— Orig.-Art. v. Dr. Burow. 450.

Schweineseucbe mit Suptol nach Dr. Burow.‘

— Das Ergebnis meiner Impfungen gegen

— v. Becker. 551.

Schweineseuche mit Suptol-Burow. -— Bericht

über die weiteren Heilimpfnngen gegen —

Sektionsbefund bei einem Schwein. -— Ein

interessanter — Orig.-Art. v. Markiel. 105

Selbstmord mit der Sehlachtmaske. 901.

Selbstverstiimmelung s. Meningo-Enzephalitis.

Semesterfeier s.Tagesgeschiehte (Tierärztlichc

Lehranstalten).

Senfölhaltig s. Rapskuchen.

Septidicin Schreiber als Schutz- und Heil

mittel gegen Scbweineseuche und

Schweinepest v. Koch. 505.

Sera s. Infektionskrankheiten.

Stars s. 'l‘lersera.

Serodiagnostik s. Wassermann.

 

Orig.-Art. v. Dr. Burow. 847_

Schweineseuche mit Suptol nach Dr. Burow.

Impfung gegen - v. Pekar. 881.

Schweineseuche. — Untersuchungen über —

v. Prof. Dr. Preisz. 651. i

Schweineseucbe und Schweinepest. Nebst

Bemerkungen über die Bekämpfung der

Scbweinepest durch sogenannte Schweine

p'estsera. — Weitere Untersuchungen über

die Filtrierbarkeit des Virus der —— v. Prof. ‚

Dr. Ostertag und Dr. Stadie. 216.

Schweineseuche und Schweinepest. —- Er»

klärung zu dem Artikel v. Dr. Profit.

Impfung gegen -— v. Pbarmazeut. Institut

Ludwig Wilhelm Gans. 47. Erwiderung)

v. Profe. 61. .

Schweineseuche und Scbweinepest. — Biva

 

lentes Serum, gegen — v. Dr. Winterer.‘

505.

Schweineseuchen. — Besprechung über die

Ministerialentwürfe zur Bekämpfung der —

v. Grafl‘under. 14. . '

Schweineseucben. Neue Bestimmungen

über die Bekämpfung der — (Minist.-Verf.).

187. ~

Schweineseucheserum s. Kälberruhr.

Schweineseucbeserum. — Neues. 146.

Schweißdrüsen s. Talgdrüsen.

Schweiflfrlcsel und die Feldrnäuse v. Chantemesse,

M.lrchoux und Hauri. 126.

Schweiz: 100jähriges Jubiläum der veterinär

medizinischen Fakultät Bern als tierärzt

liebes Unterrichtsinstitut. 47. Über

Messungen an Fohlen des eidgenössischen

Hengsten- und Foblendepots in Arcnches

(Schweiz) v. Gisler. 106. — Maul- und

Klauenseucho in St. Gallen. 130. —— Ver

bot der Ein- und Durchfuhr von Rindvieh

und Ziegen aus der Schweiz. 226. ——

Seuchennachrichten. 317. —— Einfuhr kana

discher Rinder in der Schweiz. 535. —

Doktorpromotion in der Schweiz. 797. —

Der schweizerische Doktorgrad v. Dr. Zeh].

831. — Anerkennung des Schweizer Dr.

med. vet. v. Prof. Dr. Schmaltz 961.

Schwimmern. —— Untersuchungen an — v. Kienböek. 718.

Seborrhoea universalis s. Talgdrüsen.

Sectio caesarea conservativa beim Hunde

v. Keller. 544.

Seekrankheit. —— Beitrag zur Behandlung der — v.

Schepelmum. 792.

Sehnen. —- Über Gewinnung mikroskopischer

Schnitte von — von Tröster. 885.

Sehnenfäden eines Zipfels der dreizipfligen

Herzklappe. -— Zerreißung der — von

Schmieder. 717.

Sehnenscheidenwunden s. Silberpräparatc.

Sehschwflche durch Schwefclkohlenstoffvergiftung

Crzellitzer. 53.

V.

‘Serum s. d. einzelnen Seuchen, Blutserum,

Dentschmann.

Seruminstitut. —- Tierärztliches — 874. 890.

Serums. — Biologische Wirkungen des sntipneumonischen

—— v. Panichi. 506

Sesambeine s. Aufbängebänder.

Seuchen: Statistik s. d. Ländernamen

Seuehenausbrüche an die Kreistierärzte. —

Mitteilungen über — v. Preuße 18.

Seuchenausbrüche in Österreich-Ungarn. 465.

Seuchenbekämpfung.— Beteiligung derl’rivat

tierärzte an der — 206. 571.

Seucheneinschleppung im Scblacbt- und Vieh

hot' in München. — Maßnahmen gegen —

591.

Seucheninstruktionsänderung betr. scuchen

verdächtiger Pferdebestände. 660.

 

Shok v. Ködix. 653.

Sicherheitsemaskulator. Orig.-Art. v. Blunk.

28. 305.

Sigelscben Apparat. — Inhalationen mit dem

— 577. 579.

Signalisierung s. Herztätigkeit.

Silberpr'äparate bei der Behandlung von Ge

lenk- und Sehnensebeidenwunden. — Lös

liche —— v. Göhre. 153.

Silberspirocbsete v. Bsling. 202; v. Beltzke. 203.

Silberspirochaeten in der Cornos v. Schnitze. 886.

Simultanmethode s. Milzbrandscrum.

Sklerektasie s. Mikrophthaimus.

Sklerostomenseuchc (Sklerostomiasis) des

Pferdes. Orig.-Art. v. Prof. Dr. Schlegel.

49, 67.

Skopolamin-Chloroform s. Anästhesierungs

vorgang.

Skorbut bei Hunden. Orig.-Art. v. Gundc

lach. 490.

Sobernheim s. Milzbrand.

Sodomie. -— Ein weiterer Fall von —— Orig.

Art. v. Scbaaf. 83.

Sommerausschlags. —— Über die Behandlung

des —- v. Liänaux. 439.

Sozialdemokratie. — Burschenschaften und ——

572.

Spätgeburt beim Rinde. — Abnorme — Orig

Art. v. Neumann. 702.

Spat zu brennen. — Ein Pferd gegen —

v. Eberhard. 252.

Speck mit Maden. 594.

Speicheldrüsen s. Kehlgangslymphdrüsen.

Speiehels gegen Bakterien. —- Verhalten des — v.

Clairnront. 87.

Sperrmaßregelu s. lierrenhausverhandhing.

Sperrmaßregeln. — Laiensachverständigc bei

— 709.

Spezialitäten s. Arzneimittel.

Spinalparalyse s. Pferdesterben.

Spindelzellensarkom von der Vulva einer Kuh

v. Holterbach. 492.
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Spindelzcllcnsarkoms des Oberarme beim

Hunde. — Erfolgreiche Übertragung eines

— Orig.-Art. v. Dr. Sticker. 927.

Spirochaete pailida und einige andere Splrochseten

arten, insbesondere in Schnitte‘. — Untersuchungen

über — v. ltillhlcus. 422.

Spiroehaeten s. Axotyl.

Spirochaeteniihnliche Spirnlfuern v. Snilng. 743.

Splitterbruch des Fcsselbeins infolge einer

Kokaininjcktion beim Pferd v. Douville.

176.

Sporozoen s. Dermatosis.

Sporulation s. Milzbrandkeimc.

Sprachverein s. Fremdwörter.

Spratts Patent. — Rentabilität von — 498.

Spulwürmer s. Santonin, Schwefelkohlenstod‘.

Sputums unter Anwendung der Tracheotomie

für die Diagnostik der ofi'enen Lungen

tubcrkulose des Rindes. Auffangen

des -— Orig.-Art. v. Overbeek. 255.

Staatsbeamtentum oder freie Betätigung v.

Wigge. 478.

Staatsuntorstützungen für Geflügelausstellun

gen vom 31. Mai 1906. — Verfügung des

preußischen Laudwirtschai’tsministeriums

über die Gewährung von — 276.

Staatsveterinärwesen s. Tagesgcschichte.

Stade s. Tagesgeschichte (Vereine [Tierärzte

versammlungenl).

Stadtsckretär s. Schlachthofdirektor.

Stäbchenbalrterium s. Euterentzündung.

Stalldesinfektion s. Gaststallungen.

Stallrevisionen s. Desinfektion, Formaldchyd

lösungen.

Stallung s. Desinfektion, Stuttgart.

Stallungen. — Hygienische Grundsätze über

den Bau von — v. Prof. Nußbaum. 628.

Stand. — Ein gefährdeter —— 177. s. a. Privat

tierärzte.

Stand. —- Ein Beleg flir das Wort vom ge

fahrdeteu — v. Kittler. 548.

Standesangclegenhciteh. 531. 550.

Standesiuteresscn v. Bartels. 549.

Standesvertretung: siehe auch Tierärzte

kammcru. — Pauschquantum bei Reise

kosten flir Krcistierärzte. 115; v. Preuße.

159. —— Zur Abgrenzung des Wirkungs

kreises der beamteten und privaten Tier

ärzte. 177; v. Stietenroth 206; v. Peter

235; v. Dr. Arndt 259; v. Tcetz 293;

v. Lehmann 330; v. Fröhner mit An

merkung v. Dr. Schmaltz 408; v. Dralle

455; v. Beckhardt 442, 583; v. Schaumkell

506; v. Meier 521 ; v. Kittler 548‚ v. Bartels

549; v. Dr. E. 571; v. Herrmann 684, Er

klärung hierzu v. Lauff 708; v. Dr. Göhlcr

694, 780; v. Schmaltz 871. — Vorstand

der badischen Tierärztekammer. 264. -—

Privattier'ärzte — Kreistierärzte. Orig.-Art.

v. Dralle. 455. -— Staatsbeamtentum oder

freie Betätigung v. Wigge. 478.

Regulierung des Landesvetcrinärdienstcs

in Nieder-Österreich. 560. -— Erklärung v.

Ilcrrmann 781. Tier nicht Vieh

v. Sehmaltz. 808. — Was den Tierärzten

not tut v. Dr. Freytag. 832. — Standesam

gclegcnhciten v. Plath. 935.

S!aphylococcenerkraukungen. —— Hämolylische Unter

suchungen, insbesondere bei — v. Arndt. 569.

Staphylococcus s. Osteoarthritis.

Statistik: (Seuchenstatistik, Tierzucht,

Handel usw.) s. d. Ländcrnamen.

Statistik der Flciiaehboschau v. Georges. 245.‘

Statut s. Kongresse.

Staupe s. a. Hund0staup0.

Staupe der Hunde. — Zur Therapie der

nervösen — v. Wohlmuth. 870.

Stauungshypcrämie s. Biersche Methoden.

Steinöl bei Tympanitis v. Vet.-Rat Georges. 82

Stempel „Minderwertig“ und „Bedingt taug

lieh“ verwenden? — Dürfen die nicht

tierärztliehen Fleischbeschauer die

v. Tiddens. 622. Antwort v. Glage. 665.

Stempelfarben. 594.

Stcndal (Gehaltsvcrhältnisse). 469.

Sterilität s. a. Yohimbin.

Sterilität des Rindes v. Prof. Dr. ließ. 271.

Sterilität wissen _rnilllcn‚ um sie behandeln zu können.

— Was die Arztc von der -— v. Pinnrd. 306.

Stier s. Kastration, Orchitis, Rind, Tuber

kulose.

Stipendien s. a. Reisestipendium, Tages

geschichte (Ticrärztl. Lehranstalten), Wohl‘.

Stoffwechsel s. Eiweiß.

Stomatitis pustulosa contagiosa v. Mieckley.

568.

Strabismus mit Asymmetrie und Deviation

des Kopfes heim Pferd. — Vertikaler —

v. Clerget, Fayct und Dr. 1\‘icolas. 475.

Strafmilderung wegen Verfehlung in der

Fleischbcschau. 698.

Strafrecht. - Tierschutz und — Orig.-Art.

v. Wigge. 154.

Strahlen durch tierische Gewebe. — Die Durchdrlng mgs

iähigkeit der blauen und gelben — v. Lenkei. 218.

Streik der Oberlehrer in Bremen. 88.

Slreptococcsn. - Entwicklung der — v. Andrewes. 234.

Strongylose des Rindes. -— Untersuchungen

über die Veränderungen der Schleimhaut

bei der Magen-Darm. —- v.Dr. Blunschly. 42.

Strongyluurt. —- Eine neue — v. Schwydcr. 506.

- Strychnin. — Vergiftung mit — v. Bock. 305.

Studentenschaft s. Tagesgeschichtc (Tier

ärztliche Lehranstalten).

Studentische Feier des 50jährigen Jubiläums

, des Geheimrats Dr. Kaiser. 481.

;Studentisches s. Tagesgeschichtc

, ärztliche Lehranstalten).

Studien-Kommission — Amerikanische. 902.

Studium s. Tagesgeschichte (Ärzte und Uni

versitäten).

Stute s. Milchgcben, Pferd.

Stuttgart: s. a. Tagesgeschichte (Lehr

anstalten) Württemberg. — Maul- und

Klauenseuche. 465. 512. -— Beschluß des

Gemeinderats über Neubauten auf dem

Schlachthofc. 591.

Styptieinwatle. — Moralische — von Utl"enordc. 126.

Sublamin, ein neues Quecksilbcrpräparat

v. Dr. Crcutz. 569.

Subiimatpsstillen v. Esrnlrch. 886.

‚ Subllmais und Suhlnrnins. — Vergleichende Unter

‘ suehungen über die Eigenschaften des —« v. Scordo‚

718.

Sulfur colloidale v. Dr. Joseph. 870.

Superoxyde als äußere und innere Antiscptica.

— Über die Anwendung der — v. Maignon.

491.

Suprarenin s. Lokalanaesthctica.

Suptol s. Schweinescuchc.

[Syngamus trachealis s. Kachexie.

I Syphilis s a. Hornhautsyphilis, Impisyphills.

Syphilis. — Experimentelle Studien über — v. Siegel.

980.

 

(Tier

Syphilisimpfnng v. Gronven. 608.

Syphilissprirochaetc. —— Kritische Betrachtungen über

 

; die sogonlnnte -—- 202.

Täuschung s. Unkenntnis.

'i‘ng- und Nnchlschlaf v. Vaschidc. 253.

Tsgesgesehlehte s. a. Abgeordnetenhaus, Fleisch

beschau, Fleischbeschauor, Freizügigkeit,

G‘ebühren,Gerichtsentscheidungen,Länder

namcn, Reichstag, Städtenamcn, Statistik.

Tlerlrztliche Lehranstalten und Unterricht

s. a. Universitäten, Persönliches. Aka

demische Freiheit und Vaterlandsliebe

v. Schmaltz. 63.‘ Berichtigung. 79. An

erkennung des in Österreich erworbenen

Diploms des nunmehrigen Tierarztes Dr.

Nörner in Deutschland v. Schmaltz. 226.

Deutsche Tierärzte in Amerika. 158.

25 jährige Scmesterfeier der ehemaligen

Studierenden der Tierärztlichen Hoch

schule Berlin 1878/82 bis 1907 v. Ludcwig.

460. Nomenklaturreform v. Blom. 618. 698.

Mißstände Orig«Art. von Dr. Göhler. 694.

Eine glänzende Abfuhr. 809. Tierarznci

schule. 709. Verband deutscher Hoch

schulen. 708. Hoehschulverband. 116.

Hochschulkonferenz in Eisenach von

Schmaltz. 218. 312. Veterinär-Assessor

Wolfl‘sche Stipcndienstiftung. 35. 766.

Staatsstipendium für Veterinännedizin

studierende badische Staatsangehörige. 89.

Umwandlung der Militär-Lchrschmiedc zu

Berlin. 47. Rektoratscssen der Tier

ärztlichen Hochschule zu Berlin. 460,

Berufungen nach Berlin v. Schmaltz. 655

Tierärztliche Hochschule Berlin. 891.

Schwebende Berufungen. 936. 964.

100jähriges Jubiläum der veteriuärmcdi

zinischen Fakultät zu Bern als tierärzt

liebes Unterrichtsinstitut. 47. Verleihung

der goldenen Amtskette an den Rektor

der Tierärztlichen Hochschule in Dresden.

458. Verein zur Ausbreitung des Hoch

schulunterrichts an der Kgl. Tierärzt

lichen Hochschule zu Dresden. 855. Neue

Lehraufträge, Promotionen, Fortbildungs

kursus an der Tierärztlichen Hochschule

zu Dresden. 936. Veterinärkiinik in Jena.

294. Abschiedsvorlcsung des Professor

Dr. Kitt-München. 221. Berechtigung eines

Instituts- bzw. Abteilungsvorstandcs in

Sachsen sich als Direktor des geleiteten

Instituts zu bezeichnen. 61. Verleihung

des Titels „ordentliche Professoren der

tierärztlichen Hochschule“ mit der IV.

Rangstufc an die früheren „Hauptlehrer“

in Stuttgart. 61. Verlegung der Tier

ärztlichen Hochschule von Stuttgart nach

Tübingen. 525. 571. Staatliche Bcihülfc

für das Royal Veterinary (Jollege. 413.

Fortbildungskursus für Tierärzte am tier

hygicnischcn Institut zu Bromberg. 782.

Fortbildungskursus für Tierärzte. 895.

Fakultativcr Unterricht über Schlacht

hofmaschinenkunde an den tierärztlichcn

Hochschulen. 795. Nationale Kundgebung

der Studentenschaft der Münchener

Universität, Technischen und Tierarzt

liehen Hochschule. 78. Ballfest der S. C.

der Münchener Tierärztlichen Hochschule.

78. Ball der Studenten von Alfort. 115.

Aus dem Verbindungslebcn der tierärzt

liehen Hochschulen. 572. Anschluß an

den Riidesheimer Verband. 572. Verein

Deutscher Studenten an der Königlich
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Tierärztlichcn Hochschule zu Hannover.

643. Aufnahme katholischer Studenten

verbinduhgen in den Kartellverband. 685.

Studentisches. 809. Protest des Corps

Holsatia. 964. Promotion s. a. Hoch

schulkonferenz, Persönliches. Promotion

an der Tierärztlichen Hochschule in

Budapest. 158. Nachholung des Abitu

rientenexamens behufs Promotion. von

Schmaltz. 495. Einführung des veterinär

medizinischen Doktor-Prädikate bei der

Universität Leipzig. von Schmaltz. 524.

Doctor medicinae veterinariae in Sachsen.

Orig.-Art. v. Prof. Dr. Schmaltz. 546.

Promotion zum Dr. mecl. vet. in Leipzig.

561. Nachträglicher Erwerb des Reife

zeugnisses v. Dr. Neumark, Dr. Meyer,

Dr. Jäger und Dr. Denzler. 570. 620. 856.

Promotionsrecht der tierärztlichen Hoch

schulen. 571. Auch eine Doktorfrage von

Dr. Bundle. 584. Kritische Bemerkungen

zum {.3 2 der neuen Promotiousordnung

der medizinischen Fakultät zu Leipzig

v. Dr. Leonhardt. 608. Erwiderung. 654.

v. Räder 681. Cavete v. Leonhardt. 746.

Doktorpromotion in der Schweiz. 797.

Der schweizerische Doktorgrad von

Dr. Zeh]. 831. Zur Promotion. 856. Tier

ärztliche Promotion v. Prof. Dr. Schmaltz.

959. Anerkennung des schweizer Dr. med.

vet. v. Schmaltz. 961. Prüfungsordnung

s. Hochschulkonferenz. Ungarn. Fre—

quenzen der Berliner Hochschulen 511.

Frequenzen der tierärztlichen Hoch

schulen. 511. 525. 964. Frequenzen an

französischen Vetcrinärschulen. 643. Vor

lesungsverzeichnisse: Freiburg i. Br. 264.

Gießen 572. ~

Stastsveterinlrweaen: Alles zur Kreisticr

arztre_form und Standesvertretung gehörige

s. diese; fernervergleichezAbdeckereiwesen,

Abgeordnetenhaus, Departementstierarzt

reform, Desinfektion, Fleischbeschau, Ge

richtsentscheidungen, Gesetze, Gesund

heitsamt, Hengstkörung, Herrenhaus, In

validenversicherung, Jahresveterinär

berichte, Ländernamen, Landespferdezueht

kommission, Landwirtschaftskammer,

Landwirtschaftsrat, Ministerialverfiigun—

gen, Reichstag, Sanitätstierärzte, Schlacht

häuser, Serumiustitut, Seuchen, Tierärzte

kammer, Veröffentlichung, Verordnungen,

\'ersicherungswesen‚ Veterinärpolizei,

Vichverkehr. Mitteilungen über Seuchen

ausbrüehe an die Kreistierärztc v. Vet

Rat Preuße 18. Verordnungen in Elsaß—

Lothringen betr. den Grenzverkehr vom

30. 11. und 6. 12. 1906. 20. Mitwirkung

der Tierärzte bei der Körung. 46. Aus

dem preußischen Veteriuäretat 1907. 47.

Zur Oldenburgischen Pferdezucht. 62.

Österreichische Tierseuchenausweise. 78.

Schaffung eines Medizinalministeriums. 88.

139. Begutachtung der Grenzsperre durch

die Sehlachthofdirektoren. v. Rieck. 97.

Milzbrandnachprüfung in der Provinz

Westfalen. Berichtigung v. Dr. König

Miinster. 115. Entschädigung der Land

wirte bei Viehseuchen. 130. Neue Ent

schädigungsbedingungen der Höchster

 

Farbwerke bei Rotlaufimpfverlusten. 144.[

161. 240. Tierschutz und Strafrecht. Orig.

Art. v. Wigge. 154. Grenzschutz "on

Preuße. 160. Berichtigung v. Schmaltz.

294. Maul— und Klauenseuche-Fonds. 160. ‚

Dürfen Kreis- oder Dcpartementstierärzte

bei Revisionen der Fleischereibetricbe in

Städten ohne öffentliches Schlachthaus

Gebühren erhoben. 166. Neue Bestimmun«

gen über die Bekämpfung der Seuchen

der Schweine (Ministerialverf.). 187. Toll

wutdiagnose im Laboratorium v. Dr. Lentz.

181. Schaffung einer Abteilung für Tier

seuchenforschung im Kaiserlichen Gesund

heitsamt v. Prof. Dr. Ostertag. 208. Impf

erfahrungcn in der Praxis v. Witt. 229.

Bemerkung dazu v. Dr. Grips. 264. Schaf

räudebekämpfung. Ministerialverf. 240.

Desinfektion der Gastställe. 241. Abnahme

der Stalldesinfektion und Revision der

Gaststallungen durch die Kreistierärzte

v. Raebiger. 291. Zur Frage der Desinfek

tions-Revisionen durch die Kreistierärzte.

Orig.-Art. v. Schwintzer. 440. Erwiderung

v. Raebiger. 458. Pferdeuntersuchung an der

russischen Grenze zur Verhütung der Ein

schleppung der Rotzkrankeit. 241. Vor

schriften für das Veterinärwesen im König

reich Sachsen v. Med.-Rat Prof. Dr. Edel

mann. 313. Nicht anzeigeptlichtige In

fektionskrankheiten. 315. Errichtung eines

Veterinärbeirats in Österreich. 316. Sitzung

der ständigen Kommission des preußischen

Laudesökonomiekollegiums. 463. Staats—

beamtentum oder freie Betätigung v.

Wigge. 478. Gehälter. der Hamburger

Amtstierärzte. 481. Milzbrandentschädi

gungs-Reglcment für Westfalen. 527.

Deutsch-österreichisches Viehseuchenüber

einkommen. 528. Pension und. Hinter—

bliebenen-Versorgung. 586. Lecksucht der

Rinder. 587. Entschädigung der Grund

besitzer in Grenzbezirken für Vieh-Sperr

maßregeln. 588. Schafräudebekämpfung.

589. Zusammenberufung der beamteten

Tierärzte (Ministerialverf) 659. Ent

schädigung nach Verlusten durch Rotlauf.

661. durch Milz- und Rauschbrand. 662.

Tierärzte fiir Deutsch-Ostafrika. 721. 779.

Milzbrandentschädigungs-Reglement für

die Provinz Posen. 724. 839. Die Tätig

keit der tierärztl. Disziplinarkammer im

Großherzogtum Baden. 936. Ernennung

von Pferdezuchtinspektoren in Bayern.

891. 964. Der Nutzen des Viehseuchen

forschungsfonds des preußischen Ministe

riums für Landwirtschaft. 965.

Militärveterinäre: Remontierung im Kö

nigreiche Sachsen v. von Friesen. 45. Um

wandlung der Militär-Lehrschmiede in

Berlin. 47. Überreichung der Dankadresse

des Deutschen Veterinärrats für Schaltung

eines Vetcriuär-Ofiizicrkorps an Exzellenz

von Einem. 129. Gedenktafel für die ge

fallenen Veterinäre. 207. 796. Landwehr

dienstauszeichnung 1. Klasse. 294. Sta—

tistischer Veterinär-Sanitäts-Bericht über

die preuß. Armee und das XIII. (württemb.)

Armeekorps für das Rapportjahr 1905.

303. 680. Der Hufbeschlag und die cin

jährigen Vctcrinäre. Orig.-Art. v. Peters.

410. Abänderung der Ilufbesehlagprüfung

 

in der Armee v. Schmaltz. 459. Bayerische

Militärverordnung. 481. 509. Zusammen

fassender Bericht über „Brustseuche“ in

der Armee v. Ludewig. 556. Wieder

holungskursus für Militärtierärzte in

Ungarn. 586. Vom französischen Militär

veterinärkorps. 643. Die Parität unter den

deutschen Veterinären. 654. Zuchtfarm für

deutsche Kavalleriiapferde in Amerika. 709.

Uniform der künftigen Vetcriniiroffiziere.

720. Vertragsentwurf des Artilleriedcpots

zu Erfurt. 765. Über die Uniform der

deutschen Veterinäre. 804. Erklärung

dazu. 875. Uniform und anderes. 806.

Fazit dazu von Schmaltz. 807. Über die

Veterinäruniform.889. Berichtigung hierzu.

919. Uniform und Stellung der Militär—

veterinäre v. Schmidt. 917. Die Uniform

der Militärveterinäre in den außerdeutschen

Staaten v. Dr. Goldbeck. 937. Militaria.

875. Studentisches von der Militär-Vete

rinär-Akademie. 890. Rangverhältuisse ——

Militärveterinärreform v. Lorenz. 916. Das

Militärveterinärwescn Italiens. 833. Das

Militärveterinärwesen Belgiens. 875. Zur

Veterinärreform. 888. _

Sanltltstlerärztez s. a. Fleisehbeschau,

Fleischbeschaugebühren, Gerichtscntschei

dungen, Gesundheitsamt, Kühlmaschine‚

Marineverwaltung, Mißstände, Schlachthof,

Standesvertretung‚Viehhof. Öffentliche Un—

gesehicklichkciten. 34. Flcischbeschau

Bezahlung. 34. Wer trägt die Schuld an

der schlechten Bezahlung der Schlachthof

tierärzte? Orig.-Art. v. Simmermacher. 44.

Deutsche Tierärzte in Amerika. 89. Ein

StadtsekretärSchlachthofdirektor in Elber

fehl? 89. Berichtigung 116; v. Funk 130;

Anmerkung v. Schmaltz 130. 145. 265.

Begutachtung der Grenzspcrre durch die

Schlachthofdirektoren v. Rieck. 97. Über

dieAnstellung eines Polizeitierarztes in Kre

feld v. Wigge. 143. Grenzschutz v. Preuße.

160. Schlachthofgebiihren im Abgeord

netenhause. 249. Gehaltsverhältnisse

städtischer Tierärzte. 469. Unfallver

sicherung der Schlachthoftierärzte. 529.

Ablehnung des Magistratsbesehlusses durch

das Gemeindekollegium betr. Besetzung

der Schlachthofdirektorstelle in München.

531. 550. Anstellung und Besoldung der

in öfi‘entlichen Schlachthöfen Preußens

mit der Ausübung der Fleischbeschau

beauftragten Tierärzte. 719. Kollegen,

cavete Berlin! 802. 895. Tierärztlichcr

Fleischbeschaucr. 807. Zur Lage der

Schlachthoftierärztc in Berlin. 854. Ge

hälter der Schlachthoftierärzte. 900.

Stellungnahme der Berliner Gemeinde

tierärzte. 919.

Persünllchec, Ehrungen, Feste: Aufrufe:

Loth. 129. 209. 298. Laps. 964. Ehren

promotionen: Bumm, Prof. Dr. Löffler,

Prof. Dr. Dammann, Prof. Dr. Fröhner,

Prof. Röckl, Prof. Dr. Schütz. 610.

Ehrungen: Tierarzt Kotlar in den öster

reichischen Reichsrat gewählt. 460. Studen

tische Feier des 50jährigen Jubiläums des

Geheimrat Dr. Kaiser. 481. Medizinalrat

Prof. Dr. Ellenberger und Senatsmitglied

Prof. Dr. Schmidt zur Königl. Tafel be
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fehlen. 584. Kreistierarzt Braß erhält vom !

Landw.-Verein in Anerkennung seiner Ar— |

beit bei Bekämpfung der Maul- und Klauen

seuche zwei silberne Fruchtschalen. 610.‚

Chauveau-Paris ist zum Großoffizier der|

Ehrenlegion ernannt werden. 643. Prof.

Dr. Kitt wurde von den tierärztlichen

Kreisvereinen Bayerns eine Adresse über

reicht. 748. Geh. Reg—Rat. Dr. h. c.

Lydtin ist das Offizierkreuz der Ehren

legion verliehen. 796. Ernennungen:

KreistierarztBeichhold-Ansbach zum Land

stallmeister am Kgl. Landgestüt Zwei

brücken. 47. Bezirkstierarzt Dr. Fambach

Glaucbau zum a. o. Prof. der Hufkundc

an der Tierärztlichcn Hochschule München.

47. Privatdozent Dr. Anjewsky zum ord.

Professor der Bakteriologie an der Kgl.

ung. tierärztlichen Hochschule. 143. Geh.

Oberregierungsrat Küster zum Ministerial

direktor. 281. Dr. Sobernheim zum Direktor ‘

am Städt. Gesundheitsamt zu Berlin. 571.

Professor Dr. Ostertag zum Dirigenten der

Veterinärabteilung des Kais. Gesundheits

amtes unter Verleihung des Charakters

als Geheimer Regierungsrat. 632. Geh.

Ober-Reg.-Rat. Dr. Kautz zum Präsidenten

des Kaiserlichen Kaualamts in Kiel er

nannt. 656. Hofrat Dr. Hutyra zum Präsi

denten des Landesveterinärrates in Ungarn

ernannt. 311. Veterinärrat Nevennann z.

HilfsarbeiterbeiderteehnischenDeputation

für das Vcterinärwesen. 855. Geburts

tage: Feier des Geburtstages Sr. Majestät .

des Kaisers. 78. Korpsstabsveterinär a. D.

Joseph Lang feiert seinen 90. Geburtstag.

571. Jubiläum: Dresdener Tierärztlicher

Verein. 32. Medizinische Fakultät. 47.

50jähr. Berufsjubiläum des Kreisticrarztes

a. D. G. W. Scholtz. 311. 25jähr. Jubi

läum als beamteter Tierarzt des Veterinärrat

Waßmann. 634. 60jähr. Berufsjubiläum des

Stabsveteriuär a. D. Steinhäuser und des Di

visionsveterinär a. D. Gregor. 656. 25jähr.

Dienstjubiläum des Schlachthofdirektors

Schneemann in Bremen. 469. Studentische

Feier des 50jähr. Jubiläums des Geheim

rats Dr. Kaiser. 481. 50jähr. Militärdienst

jubiläum des Korpsstabsveteriuärs Thietz.

765. 50jähr. Jubiläum des Tierarztes

Bestie. 765. 50jähr. Jubiläum des Ober

veterinärs a. D. Mihr. 765. Kreistierarzt

Riedel feiert zum zweiten Male das Fest der

silbernen Hochzeit. 782. 50jä.hr. Dienst

jubiläum des Kreistierarztes Veterinärrats

Roskowski zu Fraustadt v. Heyne 963.

Nachrufe: Appenrodt. 58. Flindt. 78.

Köhler. 142. Ulrich. 142. Einicke. 207.

Wittmaek. 264. Lungershausen. 282.Hauck.

306. Ewald. 407. Kredewahn. 407. Sosna.

455. Prettner. 455. 696. Röll. 480. Schmidt.

494. Noack. 521. Kette]. 521. Storch. 696.

Wysocki. 793. Andrich. 853. Ehrensberger.

934. Pensonierungen: Prof. Dr. Kitt.

207. 221. 460. Geheimrat Röckl. 293. 481.

Geheimrat Dr. Munk. 511. Staatstierarzt

Vollers. 964. Personalwechsel im preußi

schen Kultusministerium (Althoft‘, Schmidt,

Dr. Eilsberger). 797. Todesfälle: R013

arzt Biittner durch Erfrieren. 48. 61.

Bankier Osiris. 115. Bela von Tormay.

 

143. Prof. Semmer. 511. Sikorski. 610.

Hartmann. 797. Verschiedenes: Ge

denktafel für die gefallenen Veterinäre.

207. 796. Ein Bildnis von Pütz. 291.‘

Professor. Dr. Joest lehnt seine Wahl an‘

die Lehrkanzel für patholog. Anatomie

a. d. Tierärztl. Hochschule München ab.

460. Vcterinärrat Rickmanns Rücktritt.

vom Kolonialdienst. 480. Kreistierarzti

Hummel hat auf dem Gymnasium Brom-\

berg das Beifezeugnis erworben. 512.‚

Reifezeugnis, nachträgliches. 495. 512.

570. 620. Klarstellung betr. Dr. Nörner.,

226. Sieg des Zuchtdirektor Marke. 796.

Ostertagfeier. 962.

Vereine, Versammlungen, Festlichkeiten: s. a.

Centralvertretung, Genossenschaft, Kon

greß, Landesveterinärrat, Landwirtschafts

rat, Milchhändlervereine, Naturforschende

Gesellschaft, Naturforscherversammlung.

Persönliches, Beiehsverband,Tierärztekam

mer, Tierschutzvereine, Unterstützungs

vereine, Wirtschattsgeuossenschaft, Zu

sammenkünfte. Aachen 808. Bayern (s.

Namen der Kreisvereine). Verein beamteter

Tierärzte Preußens. 11. 109. 159. 181. 446.

640. 855. 891. Berlin. 35. 60. 116. 282.

766. Brandenburg. 61. 429. 750. 779.

Braunschweig’430. 697. 926. Düsseldorf

429. 875. 877. y Elsaß—Lothringen. 550. 950.

Hannover 482. 549. 798. 926. Hessen

(s. a. Wiesbaden). 208. Kurhcsscn. 282.

308. 750. 939. Mecklenburg. 413. 430. 644.

Ostpreußen. 621. 894. Pfälzer. 561.

722. Pommeru;Köslin. 144.429. Pommern

Stettin. 117. Posen. 428. 782. 798. Rhein

provinz. 237. 280. 297. 644. 682. Sachsen,

Königreich. 32. 798. Sachsen, Provinz. 262.

263. 331.446. 656. 895. Sachsen-Meiningen.

856. Schlesien. 35. 411. 621.748.750. Schles

wig. 89. 443. 644. 667. Thüringen. 621.

Unterfranken und Aschaffenburg. 573.

Westfalen. 58. 572. 798.891. Westpreußen

446. 782. 798. 833 Wiesbaden. 296. 297.

765. Württemberg. 297. 644. 846. Privat

tierärzte: Preuß. Verband. 446. 698.

787. 891. Ostpreußen. 264. Schlacht

hoftierärzte: Berlin. 919. Hannover.

145. 496. Preußen. 94. 167. 208.430. 508.

Rheinprozinz. 808. Königreich Sachsen.

35. 116. 184. 919. Sachsen - Anhalt—

Thüringen. 35. Westfalen. 413. Tier

ärzteversammlungen: Bromberg. 128.

Danzig. 809. Erfurt. 949. Frankfurt 875.

Hohenzollern 794. Königsberg. 779. Posen.

835. Schleswig. 934. Stade. 145.

Pfuseherel und Verwandtes. s. a. Nach

prüfung. Ein Stadtsekretär Schlachhof

direktor in Elberfeld? 89. Berichtigung.

116; v. Funck 130; Anmerk. v. Schmaltz.

130. Landwirtschaftskammer der Provinz

Hannover gegen Rotlaufimpfung durch

Laien. 116. Warnung für Assistentenstellen

suchende Tierärzte. 226. Österreich gegen

die Pfuschcrei. 336. Verzollung österreichi

scher Pfuschereiartikel in Bayern. 336.

Kurpfuscher Glaß. 495. Ausbildung von

Kuhwärtern. 584. 621. Wiederaufleben

der Veteriuärhebammenschule des Dr.

Kühler? 585. Beeinflussung der Beur

teilung bei der Fleischbeschau durch einen

 

Kurpfuscher. 585. Coopers Schafwasch

pulver. 634. Rotlaufsclrutzimpfnng durch

Laien. 643. Warnung vor Freßpulvern.

634. Unglaublich aber wahr. v. Gruber.

656. Laiensachverständige bei Spcrrmaß

regeln. 709. Pfusehererziehung. v. Schmaltz.

764. Ablehnung der Laien-Impfung durch

den Herrn Minister. 809. Löblichcs Vor

gehen. 856. Laiengeburtshilfe bei den

Haustieren. v. Theurer. 857.

Ärzte und Universitäten s. a. Tierärzt

liebe Lehranstalten. Versicherungswesen.

Zulassung von Oberrealschul-Abiturienten

zum Studium der Medizin. 78. 281. Ma—

turum der Frauen. 698. Medizinalministcrium

und Veterinärabteilung. Orig.-Art. v. Prof.

Dr. Schmaltz. 139. Verzeichnis der Vor

lesungen an der Universität Freiburg i. Br.

264. Die Medizin im Reichstagc. 336.

Falsches ärztliches Zeugnis. 512. Dritte

Jahrhundertt‘eier der Universität Gießen.

561. SchlagendekatholischeVerbindungen.

572. Einkommen der Ärzte in der Provinz

Brandenburg. 584. Ärzte sind keine

' Gewerbetreibende. 584. 708. Unzulässig

keit des Verkaufs der ärztlichen Praxis.

. 584. Universität und Fachschule. 610.

37. Jahresbericht des sächs. Medizinal

kollegiums. 697. Jena. 709. Eingabe der

preußischen Ärztekammer an das Kultus

ministerium. 721. Verbleibt dem aus dem

Dienst geschiedenen Professor sein Titel‘?

721. Einführung des veterinär-medizin.

Doktor-Prädikates bei der Universität

Leipzig. 524. Dr. juris canoniei. 765.

Doktorpromotion in der Schweiz. 797.

Promotionsverhältnisse in Rostock. 895.

Anerkennung des schweizer Dr. med. vet.

v. Schmaltz. 961. Unberechtigte Er

leichterung der Promotion für Ausländer.

962. Frequenzen der hohen Schulen im

deutschen Sprachgebiet im S.-S. 1905 und

W.-S. 1905/1906. 965. Technische Hoch

schule. 797.

Apethekenwesen s. Arzneiverordnungen.

Tierärztliche Hausapotheken v. Vct.-Rat

Preuße. 21. Apothekerhaus in Berlin. 78.

Verfügung betr. Abgabe von Arzneimitteln

~auf Anweisung mittelst Fernsprechers in

Württemberg. 88. Reichsapothekengesetz

v. Schmaltz. 225. 312. Entwurf eines

Rcichsapothekengesetzes. 708. Nicht

prüfung der Apotheker in der Trichineu

schau in Mecklenburg-Schwerin. 294.

Drogistenpetition betr.Verkehr mit Arznei

mitteln. 294. Die Medizin im Reichstage.

336. Stellungnahme der bayerischen

Tierärztlichen Vereine zum Reiehsapo

thekengesetz. 510. Dispensierrecht der

Tierärzte in Bayern. 685. Deutscher

Apothekertag. 696.

Verschiedenes: s. a. Reifezeugnis. Staats

unterstützungen, Tierschutz. Eine Liqui

dationsfrage. 24. Öffentliche Ungeschick

lichkeiten. 34. Neue tierärztliche Stelle

im Kaiserlichen Gesundheitsamt. 78. Tier

ärzte im Berliner Adreßbuch. 88. Streik

der Oberlehrer in Bremen. 88. Deutsche

Tierärzte in Amerika. 89. 158. Bankier

Osiris hat dem Institut Pasteur 20 Millionen

Mark vermacht. 115. Unnötige Fremd
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wörter. 265. Maßnahmen zur Vertilgung

tierischer Schädlinge. 298. Versuche zur

Bekämpfung der Bienenpest. 298. Er

scheinungseinstellung der „Fortschritte für

Veterinärhygiene“. 313. Völkerschlacht«

denkmal. 313. Radiothorium ist eine

deutsche Entdeckung. 336. Fahrlässige

Begutachtungen. 336. Trennung von Tier

iirzten und Schmieden. 413. Eine neue

Blamage des Herrn Baccelli 430. Mehr

Zurückhaltung im Urteil über Kollegen.

495. Zum Ministerwechsel v. Schmaltz

509. Dieckerhofl‘-Büste. 511. Burschen

schaften und Sozialdemokratie. 572. Un

zulässigkeit des Verkaufs der ärztlichen

Praxis. 584. Erholungsheim für Beamte.

585. Einführung des Maturiums für Mark

scheider (Halle a. S.). 585. Chemische

Fabriken. 585. Nomonklaturreform. 618.

Öffentliche Anfrage v. Tiddcns. 622.

Kuriosa v. Gruber. 656. Maturum von

Frauen. 698. Verbleibt dem aus dem

Dienst geschiedenen Professor sein Titel?

721. Hundesperre. 797. „Tier“, nicht

„Vieh“! 808. Eine glänzende Abfuhr. 809.

'l'ulentes im Gehirn und am Schädel. — Beitrag zur

Lokalisation des musikalischen —— v. Auerbach. 31.

Talg- und Schweißdrüsen derHaut (Seborrhoea

universalis) bei gleichzeitig bestehender

Tuberkulose eines Pferdes. -— Eine eigen

artige Erkrankung der — v. Dorst. 107.

Talgschmelze s. Stuttgart.

Tallianine bei Brustseuche. v. Fäustle. 492.

Tallianine und seine Wirkung. v. Junghans.

478.

Tanzgelegenheiten s. Maul- und Klauenscuche.

Tarif s. Eisenbahn-Tier- und Gütertarif,

Zeugentarif.

Tarife s. Viehhandel.

Tariferm'äßigung zur Linderung der Fleisch

teucrung. 98.

Taube s. Geflügelcholeraimmunserum.

Taumelkrankheit am Ossiacher See. v. Reichl.

304.

Taumellolches. — Ursache der Giftigkeit des—

597.

Taxus baccata. — Vergiftung von Rindern

durch — v. Dr. Grimme. 693.

Taxusvergiftung. 257.

Tee s. Verdauung.

Teerpräparat s. Pittylen.

Teleangiektasis der Rinderleber v. Dr. Jaeger.

288.

Temperatur s. sgglutlnierende Substanz.

Temperatur des Rindes. — Ein Beitrag zur

normalen —— v. Kettner. 829.

Termine an einem Tage. — Doppelte Ge

bühren für zwei gerichtliche —— 833. s. a.

Zeugentarif.

Tetanus s. Schweifamputation.

Totmus s. a. Maulsperre.

Tetanus. — Antitoxinbehandlung des — v. Urban. 234.

Tetunus. — Zur Behandlung des traumatischen —

v. Frledläuder. 88.

Tetanusheilserum v. Heuer 885.

Tetanus traumaticus beim Pferd. Orig.-Art.

v. Maget. 931.

Tetanus beim Pferd. — Heilung von — von

Dr. Habicht. 503.

 
Therapogen bei septischen Entzündungen der

Geburtswege v. Zietzschmann undNietzold.

153.

Th01xu0ph0rs. —- Über eine neue Auwendungsform des

— v. Groß. 109.

Thlosinamiu als Heilmittel v. Wolf. 792.

Thomas s. Rauschbrand.

Thorakozentese in der Behandlung der Pleu

ritis des Pferdes. v. Cuny. 152.

Thrombose s. Gekrösarterien, hypogastrica.

Thüringer Pillen s. Lagcmann.

Thüringer Pillen. —— Nochmals die — von

Wallmann. 681.

Ticks s. Piroplasmosis.

Tier nicht Vieh v. Schmaltz. 808.

Tierärzte s. a. Meiereiwesen.

Tierärzte für Deutsch-Ostafrika. 721. 779.

Tierärzte im Berliner Adreßbuch. 88.

Tieriirztekammer 44.

Tierärztekammer in Baden.

Wahlen zur —— 116.

— Die ersten

Tierärztekammcr. — Vorstand der badischen

— 264.

Tierärzten not tut. — Was den —- von Dr.

Freytag. '

Tierärzten und Schmieden. —— Trennung von

— 413.

Ticrärzteversammlung s. Tagesgeschichte

(Vereine [Tierärzteversamrnlungen]).

Tierarzneischule. 709, s. a. Mitteilungen.

Tierarzt s. Amerika, Assistentenstellen, Fleisch

beschau, Haftpflicht, Versicherungswesen,

Wirkungskreis.

Tierexperiment nach Sticker; eine vorläufige

Entgegnung v. Dr. Schmitt. 796.

Tierexperimeutes für die soziale Hygiene und

soziale Medizin. — Die Bedeutung des ——

Orig.-Art. v. Dr. Sticker. 711.

Tiergeschwülste. — Mitteilungen über 35 histo

logisch untersuchte — v. Dr. Boucek. 329.

Tierhalter s. Haftpflicht.

Tierische Erzeugnisse s. Einfuhr.

Tierkadaver s. Verbrennung.

Tierquälerei 966.

Tierquälerei auf der Gotthardbahn. 512.

Tierschutz. 964. —— s. a. Roheit. Tierqutilerei.

Tierschutz vom Standpunkte des Tierarztes

aus. Orig.-Art. v. Kreistierarzt Maschke.

277.

‘ Tierschutz und Strafrecht. Orig.-Art v. Wigge.

154. 294.

Tierschutzes. — Gesellschaft zur Förderung

des —- 282.

Tierschutzparagraphen. —— Schutzlosigkeit der

Tiere im — 294.

Tierschutzvereine. — Verband rhcinisch-west

fälischer. 538.

Tiersera. — Beiträge zur Biologie normaler — v. Rißling.

2.

Tierseuchen: Molkereien. Verfügungen. Sta

tistik s. d. Ländernamen.

Ticrseuchenausweise. — Österreichische — 78.

Tierseuchenforschung s. Staatsveterinärwesen.

Tierzucht: s. d. einzelnen Ländernamen,

Geflügelzucht, Haustierzucht, Landes

pferdezucht, Pferdezucht, Remontierung,

Spratts Patent. -—- Begutachtung der Grenz

sperre durch dieSchlachthofdirektoren.

von Rieck. 97. Ein gutes Buch

v. Dr. Schmitt. 295. Kritische Ge

danken über deutsche Vollblut- und

Traberzucht v. Suckow. 498. — Hebung

 

der Vollblut- und Trabcrzucht in Bayern.

537. — Pferdezucht der Provinz Hannover.

537. Gefahr des Aussterbcns der

arabischen Pferderasse. 537. — Die Ent

wicklung der sächsischen Rindviehzucht

während der letzten 20 Jahre unter be

sonderer Berücksichtigung der staatlichen

Maßnahmen v. Med.-Rat Prof. Dr. Pusch.

596. ——— Zuchtfarm für deutsche Kavallerie—

pt‘erde in Amerika. 709. — Entwurf eines

Gesetzes, die Haltung und Körung der

Bullen, Eber und Ziegenböcke betreffend.

709. — Hengstkörung in Oldenburg. 926.

Tietz mit. Pferdewurst. 169.

Titel? — Verbleibt dem aus dem Dienst ge

schiedenen Professor sein — 721.

Tod s. Darm.

Todesfälle s. Tagesgeschichte (Persönliches).

Töten und Ausschlachten. 666.

Tollwut s. Harn. Ilundsperrc. Hundctollwut.

Tollwut s. Virulcnz.

Tollwut. — Bemerkungen über die Pasteursche Methode

der Schutzimpfungen gegen » v. Nitsch. 10. 138.

Tollwut des Hundes und das Fortbestehen

des Tollwutvirus im Speichel der geheilten

Tiere. — Die spontane Heilung der ex

perimentellen — v. Dr. Remliuger. 741.

Tollwut durch die Naseuschleimhnut. — Übertragung

der -—- v. I-‘ermi. 792.

Tollwutiihnliche Krankheit bei einem Hunde

v. Kriekendt. 545.

Tollwutdiagnose im Laboratorium v. Dr. Lentz.

181.

Tollwutfalles. Einiges Bemerkenswerte

über Anamnese, Symptome und Diagnose

eines in der Kachexie beobachteten

v. Boden. 949.

Tollwutverdächtige Tiere. — Übersicht über

die im Jahre 1904 und 1905 in Preußen

zur amtlichen Kenntnis gelangten Bili

verletzungen durch tolle oder der — 909.

Tormas Duplex-Emasculator. Orig.-Art. v.

Weißert. 251.

Torsio uteri et vaginae beim Rinde. Orig.-Art.

v. Wieland. 701.

Toxine s. Bakterientoxine.

Traberzueht. Kritische Gedanken über

deutsche Vollblut- und — v. Suckow. 498.

s. a. Tierzucht.

Tracheotomie s. Sputum.

Trächtigkeit s. Laktation. Milchgehen.

Trichine. — Beitrag zur Biologie der — v.

Hoyberg. 329.

Trichinen bei der Ratte. —- Über das Vor- .

kommen von -— v. Bahr. 329.

Trichinenschau s. a. Flcischbeschau.

Trichinenschau -— praktische Anleitung zur

—— v. Long-Prcuße. 322.

Trichinenschau in ltiecklenburg-Schwerin. —

Nichtprüfung der Apotheker in der — 294.

Trichinenschau in Süddeutschland. — Not

wendigkeit der —— v. Dr. Böhm. 467.

Trichinenschauer im Falle des Nichtbestehens

derselben gesetzlich zulässig? — Ist eine

Wiederholung der Nachprüfung als —

v. Schröder. 467.

Triehinenstatistik s. Preußen.

Trichocephaliasis v. Dr. Kahune. 617.

Tricol. 705.

'l'beolaktin. -— Klinische Erfahrungen über ein neues

Diureiikum v. Krüger. 569.

Theophorin. —- Versuche mit — v. Cohn. 886.

Therapeutische Notizen v. Zaworski. 120.

Trinker und Trunksueht

v. Herzstein. 49L

Trunksucht s. Trinker.

Truppe s. Abwerfen.

im Reichssiraigesetzbuch
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Trypanosoma Equiperdum in Kanada

Rutherford. 870.

Trypanosoma Lewisi und seine Verbreitung

in St. Petersburg. — Über — v. Yalrinoii.

772.

Trypanoeornen s. Axotyl.

Trypanosomeutnfuktion durch die Schleimhaut des Ver

daunngstraktcs \'. Yskitnofi' und Schiller. 606.

Trypuuosomen-Krnnkheit s. Atoxylbehtmdlung.

Tryps.nosoxnenkrenkheiteu (Schlsfkrankhelt) und Knie

nur. v. .‘Hnrtini. 65.‘).

Trypnnuromenstudicn. —— Experimentelle -— v. Ehrlich.

234.

" .

Tsetsekrankheit s. Nagnns.

Tsetsugemushlkrnnkheit. — Zweite Mitteilung über die

Atlologie der — v. Oglta u. Inhiwara. 798.

Tuberculous lesions to the mode of infection.

— The relation of — v. Schroeder und

Cotton. 216.

Tuberkelbazillen s. Fleischbeschau. Versand

milch.

Tuberkelbazlllen menschlicher Herkunft an Schlangen

und Blindschlelchon und über Mutationen mensch

licher Tuherkelbazilleu. — Über Versuche mit -—

v. Sorgo und Lueß. 422.
'l‘nberkelbazlllen dies Rindes (Perlsucbtbazillen). —- Die i

Infektion des Menschen mit den —- v. Weber. 10.

Tuberkelbazillus. — Beiträge zur Variabilität

des — v. Aujezky. 329.

Tubcrkclbnzillus. —- Zum 25jlhrigeu Gedenktage der

Entdeckung des — v. Loefi'ler. 30.‘).

Tubercular Infection in wild Animals in capti

vity. — Modes of — v. Blain. 756.

Tuberkulin. 705.

Tuberkulin per os v. Kühler. 546.

Tuberkulinprobe beim Rindvieh. -— Fehlergcb

nisse der — v. Dr. Carini. 43.

Tuberkulöse Entartungen s. Kehlgangslymph

drüsc.

Tuberkulose s. Aphonic, Angentuberkulose,j

Büffeltuberkulose,Fleischbeschau,Gerichts

entschcidun gen, Jennerisation, Lungen

phthise, Menschentuberkulose, Milz, Rinder

tuberkulose, Sputum, Talgdrüsen, Vacci-.

nation.

Tuberkulose s. n. Msrmorek-Serurn, Prizlpltln-Rcektlon.

Lungenphthise.

Tuberkulose aufden llenschcn.— Übertragung tierischer—

v. Rudolph. 274.

Tuberkulose bei Hühnern v. Fritsche, Willer

ding und Eicke. 76.

Tuberkulose der vorderen Partie des Auges v. Erdmenn.

583.

Tuberkulose des Magens beim Schwein v.

Glage. 320.

Tuberkulose der Kälber v. Mlelach. 533.

Tuberkulose von einer euterkranken Kuh auf

ein Kind. — Übertragung der — Orig.

Art. v. Witt. 491.

' Tuberkulose durch den Repirationsapparat.‘

—- Übertragung der — v. Cad6ac. 435.

Tuberkulose der Rinder. -— Bekitmpfung der

—— v. Geheimrat Dammann. 656. v. Prof.

Dr. Eber. 657. v. Ritbiger. 658.

Tuberberkulose bei einem dreijährigen ge

schlachtotcn Stier ausschließlich in den

Glandulae intestinalen. v. Dr. Goldberger.

732. ‘

Tuberkuloscarbciten aus dem Kaiserlichen

Gesundheitsamt. 908.

Tubcrkulosefällo. — Atypiscbe — v. Henschel.

898.

Tuberkulosedmmunicsiorungsvcrfahren. ——Be

dcutung des Bchringschen — v. Prof.

Eber. 760.

Tuberkulose-Tilgung und das Auftreten des

Scheidenkatarrhs im Kreise Laucnburg

i, P. Orig.-Art. v. Marder. 301.

Tuherkuloscschutzimpfungsvcrfahren immuni

sierter Rinder gegenilbereiner wiederholten

' verstärkten natürlichen Infektion, und wie

bewährt sich das Scbutzimpfungsvcrfahren

bei der praktischen Bekämpfung der

Rindertuberkulose? — Wie verhalten sich

die nach dem v. Behringschen — Orig.-‚

Art. v. Prof. Dr. Eber. 671.

Tuberkulosetilgung s. Landwirtschaftskammer

Brandenburg.

Tübingen s. Tagcsgeschichte (Lehranstalten).

Tulaselaktinversuche s. Bovovaccination.

‘ Tumorennekrobiose v. Schäfer. 886.

1Tympanitis. —- Steinül bei — v. Vet.-Rat

l Georges. 82.

ITypho-Anämie s. Anämie.

i Typhus s. sgglutlniereucle Substanz.

Typhuskulturen luf Agglutination‚ Immunisatlon und die

Variationen ihrer Virulenz. — Über den Einfluß des

Gefrlerens der —— v. Pcrrone. 203.

‘ Typhusschutzlmpfung in der Schutztruppe für Südwest

i sl‘rlka. —— Wcltere Beobachtungen über die Ergeb

: nisse der — v. Kuhn. 705.

i Übelstände s. _Fleischpackhituser.

‘Überproduktion s. Ocuf.

1 Überseetransportc von Pferden. v. Gramtulich.

‘ 627.

Übertragbarkeit s. Rotz.

Übertragung s. Spindelzellensarkom.

Ulceration 0f the Larynx. 556.

v Ulcus crurls v. Beider]. 546.

‚Umsatz s. Fleischwarenhandlung.

i Unbilligkeit 98.

lUnfall. — Tödlicher. 797.

;Unfallversicherung der Scblachthoftierärzte

v. Rieck. 529.

Ungarn: s. a. Budapest, Österreich. -—

Scuchennacbrichten. 317. 974. — Landes—

veterinärrat in Ungarn. 311. — Pferde

markt in Ungarn. 313. — Neue Statuten

der ungarischen tieritrztlicben Physikats

prüfung. 510. —— Wiederholungskursus für

I Militärtieritrzte in Ungarn. 586.

‚Ungeschicklichkeiten. — Ofi‘entliche —- 34.

Unglaublich, aber wahr v. Gruber. 656.

Unglücklicher. —— Ein —- 964.

Unglücksfall. 610.

; Uniform s. Tagesgeschicbte (Militärvcterinäre).

|Universitäten s. Tagesgeschichte.

Unkenntnis oder beabsichtigte Täuschung. 422.

Unterkiefers und Kiefergelenkes beim Hunde.

— Beiträge zu den Krankheiten des —

v. Prof. Regenbogen. 325.

Unterricht s. Tagesgeschichte (Lehranstalten

, und Universitäten).

'Unterschiebung falscher Organe bei ein

gefilhrtcm dänischen Fleisch. 667.

Unterstützungen s. Staatsuuterstützungen.

Unterstützungsfonds. — Begründung eines —

181.

. Unterstützungsverein. 88.

Unterstützungsvereins für Tierärzte für 1906.

—— Jahresrechnung und Vermögensstand

des — 159.

, Untersuchungsamt in Berlin. — Städtisches —

811: s. a. Gesundheitsamt.

‘Untorsuchungsbefundc. — Rektale — v. Dr.

| Jakob. 703.

‘Urteil über Kollegen. — Mehr Zurückhaltung

\ im — 495.

Urtlcnrle s. Plttylen-Selfe.

=Urticaria bei einer Kuh. — Ein Fall von

, hochgradiger -— v. Sonnenberg. 542.

 

] Uterus s. Einwicklungsverfahren, Endomctritis,

Torsio.

Uterus s. Nerven.

Uteruscon'traction s. Morphium.

Uterusdesinfektion v. Holterbach. 405.

.Utrecht s. Niederlande.

Vaccination s. Maul- und Klauenseuche.

Vaccination der Rinder nach der v. Behring

sehen Methode. — Die antituberkulöse —

v. Prof. Valltie. 231.

Vaccine. — Aphthenseuche und — v. Sieg

mund. 692.

Vaccine e. Komplemcntbindung.

Vagina s. Torsio.

Vaginalcyste beim Pferd und aus diesem Fall

resultierende allgemein forensische Be

trachtungen v. Bierhofl‘. 412.

Vaginitis s. Orchitis.

Vagus s. Karotis.

Vnkuumrelniger. — Die Verwendung der -w v. Kypke

Burchardi. 607.

Vasogen jodat. bei Lebercirrhose v. Millcr.

i 704.

‘ Vasolimente Beugen. — Einiges über — Orig

Art. v. Rheinheimer. 80; s. a. Kreosot

vasoliment.

Vaterlandsliobe s. Akademisch.

‘Vene. axillaris. — Ruptur der —- 137.

‘Verband s. Tagesgeschichte (Ticrärztl. Lehr

anstalten).

Verbilligung s. Arznciverordnungen.

Verbindungslebcn s. Tagesgeschichtc (Tier

ärztliche Lehranstalten).

EVerblutung s. Gebärparese.

{Verbrennung am Hufe des Pferdes. — Über

einen Fall von — Orig.-Art. v. Gutknecht.

82.

Verbrennung von unzerteilten und zerteilten

Tierkadavern in einem fahrbaren Apparat.

V. Lange und Ohlaudt. 493.

Verbrennuugsapparat zur Verbrennung von

unzerteilten und zerteilten Tierkadavern.

-—- Fahrbarer — v. Dr. Städter. 515.

Verdauung s. Magenverdauung, Nahrungs

ciweifl.

Verdluung. — Die Einwirkung des Nikotins, des Kefl"ees

und Tees auf’ die — v. Crlmer. 139. 583.

Vereine s. Tagesgeschichte; s. a. Jubiläums

Ausstellung.

Vereinsgründungen. — Neue — 35. 264. 856.

Vererbung e. Schielen.

Verfügung s. a. Tagesgescbichte (Apotheken

wesen), Fleischbeschauverordnungten.

 

Verfügungen s. Arzneimittel, Desinfektion,

Fleischbeschau, Gesetze, Grenzverkehr,

Haueschlachtungen,l(ontrollbestimmungen,

Ministerialverfiigungen, Polizeiverordnung,

Rindertuberkulose, Seucheneinschleppung,

Tagesgeschichte (Militärvcterinäre), Vieh

handel, Württemberg. -— Verordnungen

zur Bekämpfung der Tierseuchen. 589.

662. Aufstellung von Konfiskatbe

hältern. 814.

Vergiftungen s. Aconitum Napellus, Alaun,

Arsenik. Atropin, Blei, Brechweinstein,

Chilisalpeter, Ekzem, Flcisch, Futtermittel,

Gelberliben, Goldregen, Grünfutter, Herbst

zeitlosc, lntoxikationen, Kartoffeln, Klee,

Melasse, Papaver Rhoeas, Paratbyphus,

Phosphor, Quecksilber, Rainfarn, Raps

| kuchen, Rhododendron, Schöilkraut,
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Strychnin, Taumellolch, Taxus baccata,Wicken. ‘

Vergiftuugsepldomle s. Fleisch. i

Verkauf s. Praxis.

Verlagerung s. Dickdarm.

Vormittlungsvorschlag v. Beckhard. 442.

Veröfl’entliehung praktischer Beobachtungen.

— Die Notwendigkeit der — 709.

Verordnungen s. a. Verfügungen. Fleischbe

schauvcrordnungen. .

Vcrsandmilch. -— Konservierung der Versand- i

proben mit 0,5proz. Borsäure. — Zuml

Nachweis von Tuberkelbazillcn in — v.‘

Dr. Kuhn. 321. '

Verschiedenes s. Tagesgcsehichte (Vcrschie-‘

denes).

Verschluß s. Gekrösarterien.

Versehen trächtigcr Tiere v. Prof. Anaeker.

616.

Versendung der B. T. W. 24.

Versicherungswesen: s. a. d. Länder

namen. Zum Gesetzentwurf über den Ver

sicherungsvertrag v. Klingner. 16. v. Maier.

77. v. Dr. Eberle. 127. 143. 413. — Tier

arzt und Viehversicherung v. Dr. Ellinger.

16. Bedenkliche Zustände auf dem

Gebiet der Viehversicherung. 17. 89. —

Fleischpreise der sächsischen Schlacht

viehversicherung 1907. I. Qu. 117. II. Qu.

249. III. Qu. 536. — Aus dem Reichs

tage. 413. Viehversieherungsbetrug

en gros. 144. — Unfallversicherung der

Schlachthoftierärzte v. Rieck. 529.

Genehmigung von Schlachtviehversiche

rungen. 532. — Geschäftsbericht der baye

rischen Laudesversicherungsanstalt für

das 10. Versieherungsjahr 1905/06. 536.

Geschäftsbericht der Bayerischen

Landes-Pferdeversicherungsanstalt für das

VI. Vcrsiehcrungsjahr 1905/06. v. Maier.

573. —- Die größten deutschen Viehver

sicherungsgescllschaften am Schluß des

Jahres 1906. v. Dr. Plath. 644. v. Klingner.

949. -— Invalidenversicherung für Ärzte

und Tierärzte ist nicht zulässig. 584. 708.

— Versicherungsgesetz. 891.

Verstümmelung s. Meningo-Enzephalitis.

Vertreter s. Fleisehbesehau.

Veterinärabteilung. —— Medizinalministerium

und -— Orig.-Art. v. Prof. Dr. Schmaltz.

139.

Veterinärbeamte s. Zusammenkünfte.

Veterinärbeirat. -— Der österreichische —— 87,

316, 494.

Veterinärberichte s. Jahrcsveterinärberiehte.

Veterinärc s. Tagesgeschichte (Militärveteri

näre), Hufbeschlag.

Veterinärctat 1907. —— Aus dem preußischen

— 47.

Veterinärhebammenschule des Dr. Kühler?

— Wiederaufleben. der -— 585.

Veterinärheilmittel. 'Zusammenset'zung

einiger — 705.

Veterinärhygiene s. Fortschritte.

Vetcrinärklinik in Jena. 294.

Veterinäroffiziere s. Tagcsgcschichte (Militär

veterinäre).

Veterinäirpolizei: s. a. Gerichtsentschei

dungcn‚ Hundetollwut, Tagesgeschichte

(Staatsveterinärwcsen). — Verordnungen

in V ElsaB-Lothriri'gen betr. den Grenz

 

verkehr vom 30. November und 6.Dezember

1906. 20. — Begutachtung der Grenz

sperrc durch die Schlachthofinspcktoren

v. Bieck. 97. — Grenzschutz v. Preuße.

160. -— Kontrollbestimmungen über die

Einfuhr und Abschlachtung der russi

schen Schweine in Oberschlesien. 168.

Veterinärrat: Veterinärbeirat in Österreich.

87. — Überreichung der Dankadresse des

Deutschen Vcteriniirrats an Exzellenz von

Einem. 129. — Eintritt neuer Vereine in

den Deutschen Veterinärrat. 856.

Veterinärrats für Schafl‘ung eines Veterinär

Ofiizierkorps an Exzellenz von Einem.

— Überreichung der Dankadresse des

Deutschen — 129.

‘Veterinär-Sanittits-Bericht über die preußische
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Der Kaiserschnitt beim Schwein.

Von ll. 6. de Bruin.

In der tierärztlichen Geburtshilfe wird die Sectio caesarea

wohl beim Schwein am meisten vorgenommen. In der Literatur

findet man viele Fälle und es scheint, daß das Schwein diese

Operation gut verträgt. In unserer gebnrtshilflichen Klinik sind

in der letzten Zeit viele Fälle vorgekommen, und ich halte es

für sehr nützlich, an denselben den Wert dieser Operation für

die Praxis zu untersuchen.

lndikationen. Wenn es möglich ist, mit der Hand in

den Uterus zu kommen, und wenn die Früchte nicht außer

ordentlich groß sind, ist keine Indikation für diese Operation.

Man kann dann durch Einölen des Geburtsweges das Heraus

ziehen erleichtern. Bei mangelhaften Wehen spritzt man Ergotin

ein (Fall 28). Allein bei emphysematösen Jungen ist es oft

nicht möglich, dieselben durch das Becken zu ziehen. Die

Operation kann dann vorgenommen werden, die Prognose ist

aber sehr ungewiß.

Wohl besteht die Indikation bei Beckenverengung. Die

Verengung besteht oft, wenn die erste Geburt im Alter von

zehn bis zwölf Monaten stattfindet. Das juvenile Becken ist

dann im Durchgang so eng und die Pfannen stehen so nah

beieinander, daß man nur zwei Finger hindurch bringen kann.

Die gleiche Beckenmißbildung findet man bei Tieren, die in der

Jugend eine kalkarme Ernährung gehabt haben (rachitisches

Becken).

Auch trifft man oft Calluswucherungen an, durch welche

das Becken einseitig verengt ist. Die Callusbildung entsteht

nach Fraktur eines der Beckenknochen. Diese Fraktur sieht

man da, wo viele Ferkel in einem engen Stelle beisammen sind

und sie kann auch durch das Nasenringen entstehen; das Tier

wird dabei mit dem Hinterteil meistens an die Erde gedrückt

und roh behandelt. Zwar geht es einige Zeit darauf lahm,

aber es heilt wieder. Der entstandene Beckenbruch veranlaßt

die Callusbildung und die Beckenverengung.

Es kommt aber auch vor, daß das juvenile Becken bloß in

dem unteren Segment verengt und in dem oberen Teile geräumig

genug ist. Die Früchte berühren dann den Schambeinrand,

dessen Crista pubis gleichsam in einer Rinne zwischen zwei

Höckern liegt und können nicht passieren. Kann nun der Geburts

helfer die Hand in das Becken bringen, so kann er den Kopf

in den Geburtsweg führen und mit dem Haken nach Hohmann

im Auge oder mit der Schweinezange im Munde das Ferkel

herausziehen.

Die Sectio caesarea wird aber keinesfalls eher vorgenommen,

als bis die Extraktion durch den Geburtsweg unmöglich

geworden ist.

Man hat wohl einmal die Frage erörtert, ob bei Anwesen

heit aufgedunsener Früchte das Abwarten der Mazeration der

Ferkel unter antiseptischen Uterus-Einspritzungen nicht dem

Kaiserschnitt vorzuziehen wäre. Vlaskamp*) hat zu seiner Zeit

angeraten, eine große Quantität 1,5 proz. Kreolinlösung ein

zuspritzen, wodurch die Früchte aseptisch erweichen. Nach

etwa drei Tagen kommen Stücke von den Früchten heraus.

Sind nur eine oder zwei emphysematöse Früchte zurückgeblieben,

so werden durch diese Methode gute Resultate erzielt, aber

sind noch mehrere Junge zurückgeblieben, so verendet das

Muttertier oft. Auch Tapken“) weist in seiner gediegenen

Abhandlung darauf, daß die Geburt der emphysematischen

Früchte oftmals gar nicht zu ermöglichen ist.

Vorbereitung zur Operation. Es braucht nicht der

Erwähnung, daß eine vaginale Exploration uns schon von dem

Dasein von Rissen oder Wunden in der Vagina überzeugt hat.

Besteht eine Zerreißung der Scheidenwand, so daß der Knochen

 

*) Tijdsehrift -voor Veeartsenijkunde (Zeitschrift für Tierheil

} kunde) Bd. XXVIII, S. 295.

**) Geburtshilfe beim Schwein. 1893.



° BERLINER TIERÄRZTLICHE WOCHENSCHRIFT. - N0. 1.

entblößt liegt, so nehme man sie nicht vor. Ist die Scheide

eine"gan2e Strecke nekrotisch geworden, so ist die Prognose

ungünstig. Die Vorbereitung ist ein wichtiger Teil der Operation.

Dazu wird das Schwein zuerst mit Stroh tüchtig abgerieben,

auf einen großen Tisch gelegt und von 4——5 Männern fest

gehalten. Die Lage des Tieres auf der linken Seite ist für den

Operateur, der rechts ist, die bequemste. Um die Schnauze

bindet man einen breiten Gurt, während Vorder- und Hinterbeine,

jede für sich, gebunden werden. Quer über die obenliegende

Schulter und quer über das Kreuz spannt man einen mit Leinen

umwickelten Strick, der unter der Platte des Tisches zusammen

geknüpft wird. Das Schwein wird nun mit Seife und warmem

Wasser, d. h. die obenliegende Bauchgegend gewaschen, und die

Borsten werden über eine große Strecke (von den letzten Rippen

bis über das Darmbein und von den Lenden bis über die weiße

Linie) mit einem Rasiermesser wegrasiert und die glattrasierte

Stelle mit einem Antiseptikum oder mit Alkohol gewaschen.

Ob das Tier narkotisiert werden soll, darüber hat die

Erfahrung mich folgendes gelehrt.

Chloroform— oder Chloroformäther-Narkose bleibt beim

Schwein immer ein einigermaßen gewagtes Beginnen. Man

operiert zwar ruhig und der Erfolg kann dadurch gefördert

werden, aber man ist doch auch der Gefahr ausgesetzt, daß das

Tier unter der Narkose stirbt. Mir ist dies zweimal passiert;

bei beiden Schweinen wurde ein Restant einer Pneumonie ge

funden. Und weil man nun an einem Schwein die Anwesenheit

eines kleinen pneumonischen Herdes, oder eine überstandene

Endokarditis (nach Rotlauf) nicht leicht im voraus erkennen

kann, halte ich die allgemeine Anästhesie beim Schwein für

gewagt.

Es kommt mir die lokale Anästhesie besser vor, wenn

man auf dem Operationsfelde an vier oder fünf Stellen eine

Lösung einspritzt, von (focainum hydrochloricum 0,3—0,5 g

in Aq. destill. 10 und 5 Tropfen einer Adrenalinlösung 1 auf

1000. Für den Hautschnitt ist nur wenig von dieser Lösung

nötig. Ist der Hautschnitt gemacht, so spritzt man noch ein

wenig in die Muskeln, besonders in den musculus transversus,

der beim Durchschneiden, wegen der vielen Nerven, sehr

schmerzhaft ist.

In den in der Kasuistik erwähnten Fällen hat man diese

Methode befolgt, außer in denen, wo speziell die Chloroform

äther-Narkose genannt wird. Diese lokale Anästhesie ist auf

die Dauer der Operation genügend.

Nach dieser Vorbereitung wird über das ganze Schwein,

ausgenommen über den Kopf und den Hals, ein Stück Kattun,

das man tüchtig ausgekocht hat und das noch feucht ist, gelegt.

Das Stück ist 60 cm lang und 60 cm breit. Etwa acht bis

zehn solcher Stücke liegen in Vorrat während der Operation in

einer Pfanne mit kochendem Wasser. Das Aufbewahren im

Sterilisator ist vorzuziehen.

Die Laparotomie. Aus dem Kattuntuch wird auf der

Operationsstelle ein 0-förmiges Stückchen geschnitten, so daß

die glattrasierte Haut in der Ötfnung liegt. Mit dem Bistouri

schneidet man die Haut in der Richtung der Mnskelfasern des

Musculus obliquus internns, d. h. von hinten oben nach vorn

unten. Diese Richtung perforiere ich vor dem vertikalen Schnitt

von den Lenden nach der Mammae. Die Länge des Haut

schnittes beträgt 15 bis 20 cm. Die Fettschicht wird darauf

gespalten und teilweise entfernt. Senkt sich, nach Ablauf der

 
Geburt, der Bauch, so verläuft die auf oben beschriebene Weise

gemachte Wunde fast vertikal. Der Mnsculus obliquus externus

wird unter einem Winkel vom 90 ", der internus in der Richtung

seiner Fasern und der Transversus unter einem Winkel von 450

gespalten. Ist dieser Muskel mit seiner Fascie durchgeschnitten,

so kommt ein dickes Fettpolster, das oft 4 cm dick ist, und

darauf erst das Bauchfell. Das letzte wird nicht mit dem

Messer, sondern mit der Schere durchgeschnitten, nachdem erst

eine kleine Öffnung gemacht worden ist. Mit der Öffnung

der Bauchhöhle wartet man, bis alle Blutung aus der

Bauchwand aufgehört hat. Unmittelbar nach der Öffnung

der Bauchhöhle fließt eine helle, seröse Flüssigkeit ab, in der

sich zuweilen Fibringerinnsel befindet. Die Anwesenheit dieser

Flüssigkeit ist meiner Meinung nach nichts Pathologisches; ich

sah sie bei gesunden Schweinen, bei denen keine Spur von

Peritonitis anwesend war. Ist aber die Flüssigkeit rot gefärbt,

oder stinkt sie, so wird die Prognose dadurch sehr ungünstig;

es besteht dann Peritonitis, welche fast immer aus dem Uterus

hervorgegangen ist. In vielen Fällen fließt etwa 1/2 bis 1 Liter

von der hellen Flüssigkeit ab.

  

Nun wird wieder ein anderes steriles Tuch über das Schwein

gelegt und an der Operationsstelle ein ovales Loch heraus

geschnitten. Der Operateur bringt die Hand in die Bauchhöhle

und rekognosziert sich nach den beiden Uterushörnern und den

ausgedehnten Ampullen. Man fängt mit dem Cervix an, folgt

dem vorliegenden Horne bis an das Ovarium und darauf dem

anderen. ist leicht zu fühlen am manlbeer

artigen Bau.

Das Ovarium

Eine oder zwei Ampullen des vorliegenden Horncs werden

durch gelindes Ziehen außerhalb der Wunde gebracht und auf

das Tuch gelegt. Wir nehmen vorzugsweise die erste und

die zweite Ampulle vom Cervix ab. Dies ist besser, da später

durch die gemachte Öffnung die Jungen aus dem anderen Horn

gezogen werden müssen.

Obenstehende Abbildung stellt den Augenblick vor, wo die

beiden Ampullen aus der Bauchhöhle gebracht sind. Durch diese

Handlung schließt sich zugleich die Bauchwunde, so daß man

keine Eventration zu befürchten hat. Beim Herausbringen der

Ampullen kommt es bisweilen vor, daß die Harnblase stark

gefüllt ist, was die Operation erschwert. Dieses entsteht

dadurch, daß eine Frucht in dem Cervix eingeklemmt ist. Die

Tiere pressen heftig, und jedesmal kommen die Därme in die
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Bauchwunde. Dann ist es nötig, daß die Blase mittelst eines

Katheters entleert wird. (Fall 18 und 24.)

Der Gebärmutterschnitt geschieht an der großen

Kurvatnr, weil da wenig Blutgefäße sind, an der Seite also,

welche derjenigen gegenüberliegt, an die das Mesometrium sich

heftet. Der Schnitt geschieht in der Längenrichtung der

Ampulle und geht in einem durch alle Schichten hindurch.

Seine Länge beträgt 7—12 cm. Man mache ihn lieber zu groß

als zu klein. Nie dürfen die Früchte durch eine zu kleine

Öffnung gezogen werden, weil dadurch die Uteruswand ein

reißen kann, und weil Rißwnnden nicht schnell heilen. Es ist

mir einmal passiert, daß durch zu starkes Ziehen der Uterus

quer am angebrachten Schnitt bis zum Mesometrium einriß,

was eine starke Blutung veranlaßte.

Das Ausziehen der Früchte lasse man am liebsten von

einem Assistenten verrichten, welcher Hand und Arm durch die

gemachte Wunde bringt. Der Operateur halte den Uterus mit

beiden Händen an der Wunde außerhalb der Bauchhöhle.

Ist die erste oder die zweite Ampulle beim Cervix geöffnet,

dann kann man mit der Hand via den Corpus uteri auch die

Früchte aus dem andern Horn nach sich ziehen und entfernen.

Das Schwierigste aber ist das Machen des Überganges mit der

Hand durch den Corpus uteri nach dem andern Horn. In

vielen Fällen kann der Operateur die Früchte aus dem andern

Horn nach dem Cervix schieben und von da

liegende Horn.

Eine Schwierigkeit für den, der diese Operation selten ver

richtet hat, ist, die Gewißheit zu erlangen, ob alle

Früchte entfernt seien. Aber die Gewißheit ist leicht zu

bekommen. _Man unters_u_c_he_nümlich die beiden Hörner genau

vom (.‘crvix bis zum Ovarium. Stets kann man, wenn man die

Bauchwunde mit beiden Händen offen hält, die beiden Ovarien

sehen. Auch soll man darauf achten, daß keine Frucht im

(‘ervix der Untersuchung entgeht. Wer ruhig untersucht, fühlt

sogleich eine zurückgebliebene Frucht.

Das Festkleben emphysematöser Früchte ist eine

Schwierigkeit, die man oft erfährt bei der Verschiebung der

Früchte von der einen Ampulle nach der anderen. Oft muß

man stark daran ziehen. Einfacher ist es, daß der Assistent

die Ampulle von innen heraus etwas ausdehnt, indem er mit

der Hand über die Frucht streicht; die Aspiration hört dann auf.

Nachdem die Früchte herausbefördert, die Frnchthüllen

entfernt sind, das Uterussekret entleert ist und die geöifnete

Ampulle noch immer auf dem Tuche außerhalb der Bauchhöhle

liegt, wird die Uteruswunde geheftet.

Die Naht wird auf folgende Weise gelegt. Mit sechs bis

acht Knopfnähten durch alle Schichten werden die Wundränder

aneinander gelegt. Mit steriler Watte wird die Naht getrocknet.

Nun wird die Naht in ihrer Längenrichtung eingestülpt, so daß

die Serosae sich berühren. Darauf wird eine Naht durch Serosa

und Muscularis angelegt. Die Anzahl Knopfnähte dieser letzten

Heftung beträgt 8—10. Das Nähmaterial ist Vömelseide Nr. 4.

Früher hettete ich die Uteruswunde immer mit Catgnt. Dieses

Material ist aber für diese Naht weniger angenehm; die sterile

Seide dagegen viel bequemer und dauerhafter. Sektionen 24

und 36 Stunden nach der Operation haben gezeigt, daß schon

genügende Verklebung der beiden Serosae in jener kurzen Zeit

entstanden war.

Es kommt zuweilen vor, daß während der Uterusheftung

in das vor

 

eine bedeutende Blutung entsteht. Aus jedem Eiustichkanal

kommt Blut, und dadurch wird das Operationsfeld undeutlich.

Dies ist die Folge ungenügender Kontraktion des Uterus nach

der Herausbeförderung der Früchte. Das beste Mittel, diese

Blutung zu hemmen, ist die Massage des Uterus. Man reibt

die Oberfläche mit den Fingerspitzen. Nachdem das Bluten auf

gehört hat, wird die Naht mit steriler Watte getrocknet, und

die auf dem Tuch liegenden Ampullen, welche unterdessen durch

Zusammenziehung kleiner geworden sind, werden wieder in die

Bauchhöhle gebracht. y

Heftung der Bauchwunde. Die Muskeln werden mit

Vömelseide Nr. 6 geheftet. Die Nähte werden einander so nah

angelegt, daß die Bauchfellwunden einander berühren. Dadurch

braucht das Peritoneum nicht für sich geheftet zu werden. Die

Anzahl Nähte beträgt 10—12. Besonders soll man darauf

achten, daß alle Muskeln in die Naht genommen werden. Es

kommt wohl einmal vor, daß eine Muskelschicht sich zurückzieht

und daß sie zufälligerweise außerhalb der Naht bleibt. Während

der Heftung müssen die Hinterbeine des Schweines nach vorn

gezogen werden, damit die Wunde nicht zu sehr gereckt werde.

Für die Wundheilung macht es keinen Unterschied, ob die

Muskelwunde mit fortlaufender Naht oder mit Knopfnaht ge

heftet wird, wenn beides wenigstens richtig geschieht.

Darauf wird die Haut mit 8 mm breitem, sterilem Band

geheftet, indem man dafür sorgt, daß die Wundränder der Haut

richtig anschließen und sich nicht krümmen. Die Anzahl der

Knopfnähte beträgt etwa 10. Die Naht wird mit Airol ein

gerieben und darauf mit Kollodium bedeckt. Ein Bauchverband

wird nicht angelegt. ‘

Das Schwein wird nun in einen Stall mit trockenem Stroh

gebracht und bekommt in den ersten Tagen flüssige Nahrung.

Die zahlreichen, in der Kasnistik genannten Fälle

führen zu den folgenden Bemerkungen.

Wo, wiewohl mit großen Schwierigkeiten, es möglich ist,

die Früchte durch den Geburtsweg zu entbinden, da wird dies

versucht und erst, wenn man die Hand nicht in den Uterus

hineinbringen kann, wird die Sectio caesarea vorgenommen.

Die lokale Anästhesie verdient bei der Sectio caesarea den

Vorzug vor der allgemeinen Narkose. Sind die Früchte emphy

sematös, hat das Schwein erhöhte Temperatur, keine Freß

lust, keine Milch mehr in den Zitzen, ist es soporös, dann ist

der Verlauf der Operation höchst wahrscheinlich tödlich.*)

Die hier aufgeführte Statistik würde viel günstiger sein,

wenn bei den soeben genannten Patienten die Operation nicht

versucht wäre, und wenn man Tiere mit ausgedehnter Nekrose

der Vaginalwand nicht operiert hätte. Wo die Sectio caesarea

unter aseptischen Kautelen vor sich geht, in Fällen, in denen

weder der Eigentümer noch der Laie exploriert hat, und in

denen die Wehen noch nicht länger als 24 Stunden gedauert

haben, da ist der Verlauf der Operation in der Regel günstig.

' Kasuistik.**)

Nr. 1. J. S. zu K. l. Mai 1903. Rachitisches Becken.

Schon zwei Tage bestanden Wehen. Eine emphysematöse Frucht

*) Kasselmann hat bei 25 Schweinen den Kaiserschnitt aus

geführt, von welchen 19 genasen. Er erwähnt. in seinem interessanten

Beitrag über die Geburtshilfe bei Schweinen (Deutsche tierttrztliche

Wochenschrift 1899), daß alle diejenigen Tiere starben, bei welchen

schon eine Fäulnis der Jungen eingetreten war.

"*) Die Operationen l——11 wurden von mir, 12-24 von meinem

Assistenten Dr. J. Nauta verrichtet.
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lag vor dem Beckeneingang, welche unmöglich herausbetördert

werden konnte. Laparotomie. Nach der Öffnung der Bauchhöhle ,

l

l

l

l

zeigte sich die Uteruswand sehr entzündet (Perimetritisl ‘

Die bei dem Cervix liegende Ampulle enthielt eine große emphy

sematöse Frucht.

Da die Sectio caesarea hier nicht nützen konnte, wurde zur .

H _v s t erektomie geschritten. Dazu wurde eine starke Ligatur

um die Arterie ovarialis (zu beiden Seiten) und nach der Ent- “

fernung der Frucht eine Ligatur um das (‘ollnm uteri gelegt.

Indem ich gerade damit beschäftigt war, überraschte mich eine ~

heftige Blutung aus einer der unterbundenen Arterien. Das Tier

verendete sofort. Bei der Sektion ergab es sich, daß die Ligatur

durch die kräftige Pulsation abgerutscht war.

Nr. 2. Ww. de R. zu Z. 20. Mai 1903. Primipara.

Rachitisches Becken, das im Durchgang‘ sehr eng ist. Chloroform

äther-Narkose (250 g sind während der Operation gebraucht).

Laparotomie.

öffnet war, und aus derselben zwei lebendige Junge heraus

betördert waren, zeigte es sich, daß es unmöglich war, die zwei

Jungen, die im rechten Horn sich befanden, nach der Öffnung

des linken H0rnes zu schieben. Demzufolge mußte ein Schnitt

in einer Ampulle des rechten Hornes angebracht werden, und

dadurch wurden zwei tote lüüchte herausbetö'rdert. Selbst

verständlich wurde die eine Ampulle geheftet, ehe die andere

geöffnet wurde. Naht.

Die zwei lebenden Ferkel starben bald nach der Geburt.

Das Muttcrtier heilte, starb aber später an komplizierter Fraktur

des Oberschenkels.

Nr. 3. Eig. J. V. zu M. 24. Mai 1903. Primipara.

Rachitisches Becken. Keine der Früchte war bei der vaginalen

Exploration zu erreichen. Das Tier hatte schon 24 Stunden

Wehen. ('hloroformäther-Narkose. Laparotomie. Durch einen

Einschnitt in eine der Ampullen wurden drei lebendige, zwei

tote und zwei mumifizierte Früchte herausbetördert. Nach dem

Herausnehmen der letzten Frucht starb die Mutter plötzlich.

Beim Leichenbefund zeigte sich in der Lunge ein Restant einer

früher überstandenen Pneumonie. Das Tier ist meiner Meinung

nach infolge der Narkose gestorben.

Nr. 4. Eig. J. B. zu W. 1. März 1905. Das Tier wurde

in die Klinik gebracht, nachdem von einem Empiriker zwei

Ferkel entbunden waren; das eine war tot geboren und das

andere mit zerschmettertem Hinterkiefer und gerissener Zunge.

Der Empiriker hatte mit einem scharfen Häkchen gearbeitet,

dadurch waren vielleicht auch die Wunden im Cervix und in

der unteren Vaginalwand entstanden.

Verlauf höchst unwahrscheinlich war, wurde die Sectio caesarea

doch vorgenommen. Aus den Hörnern wurden neun lebendige

und acht tote Ferkel herausbefördert. Darauf Heftung. Sub

kutane cotl"eiuum natrobenciocum-Einspritzung. Das Tier starb

nach zwölf Stunden an Erschöpfung.

Nr. 5. Eig. v. B. zu '/.. 14. März 1905. Primipara.

Rachitisches Becken. Die Verengung besteht bloß im unteren

Segment des Beckendurchganges, das obere Segment ist ge

räumig. Dadurch war es auch möglich gewesen, daß vier

Ferkel lebend geboren wurden. Eine große, vielleicht emphy

sematöse Frucht liegt vor dem Beckeneingang, der mit der

Hand nicht zu passieren ist. Lnparotomie. Nach Einschnitt

in die beim (Jervix liegende Ampulle wird eine sehr große

Nachdem eine Ampulle des linken Horncs ge- ‘

Wiewohl ein günstiger '

 

 

Frucht herausbefördert. Die nähere Untersuchung stellte her

aus, daß alle Früchte heraus waren. Naht. Heilung.

Nr. 6. Eig. J. (‘. zu A. 8. April 1905. Die Wehen hatten

schon 24 Stunden gedauert, ohne daß eine Frucht zutage trat.

Bei der Exploration zeigte es sich, daß durch den Callus

einer geheilten Beckenfraktur der Beckendurchgang

einseitig verengt war. Man konnte nur zwei Finger hin

durchbringen. Wie der Eigentümer mitteilte, sei das Tier in

seiner Jugend nach dem Einstecken des Nasenringes einige

Zeit lahm gewesen. Vielleicht daß es damals vom Operateur

mit dem Hinterteil in eine Ecke des Stalles gedrückt ist, und

daß auf diese Weise die Fraktur entstand. Laparotomie. Beim

Ausziehen der vorliegenden Ampulle zeigen sich noch lebende

Junge. Die Operation wurde einigermaßen beschleunigt, und

man versuchte, die lebenden Früchte aus dem andern Horn

nach der Öffnung zu schieben. Beim Herausnehmen der letzten

Frucht riß eine neben der geöffneten Ampulle liegende Ampulle

ein, welche sofort außerhalb der Bauchhöhle gebracht und

wie die andere hintereinander geheftet wurde. Dadurch dauerte

die Operation sehr lange, und zwar 13/, Stunden. Naht. Heilung.

Nr. 7. Eig. A. V. zu W. 2. Oktober 1905. Primipara. Das

Becken ist rachitisch, und bei der Exploration zeigt es sich, daß

es zwischen den Pfannen stark verengt ist. Eine kleine Frucht

war normal geboren, und eine emphysematöse lag vor dem

Beckeneingang und war bloß mit: den Fingerspitzen zu erreichen.

Das Fruchtwasser war abgeflossen und der Geburtsweg trocken.

Laparotomie in der rechten Unterbauchgegend, Größe der Bauch

wunde 15 cm. Nachdem die vorderste Ampulle außerhalb der

Bauchhöhle gebracht, wurde sie geöffnet und eine emphysematöse

Frucht herausbefördert. Mehrere Früchte gab es nicht. Naht.

Heilung.

Nr. 8. Eig. J. C. zu V. 16. Februar 1906. Primipara. Das

Tier hat schon 24 Stunden Wehen, ein wenig Fruchtwasser ist

abgeflossen, von den Früchten ist aber noch nichts gesehen.

Bei der Untersuchung ergab es sich, daß der Beckendurchgang

so stark verengt war, das zwei Finger bloß hindurchgebracht

werden konnten. Vor dem Eingang des Beckens lag eine

Frucht; eine genaue Diagnose der Lage konnte nicht gemacht

werden. Extraktion unmöglich. Laparotomie rechts. Darauf

Einschnitt in die zweite Ampulle des rechten Horncs. Aus

jedem Horn werden drei Früchte herausbefördert. Von den

sechs Ferkeln waren drei lebend und drei tot. Naht. Heilung.

Nr. 9. Eig. D. D. zu L. 1. März 1906. Bei diesem

Schwein hatten die Wehen schon vor zweimal 24 Stunden

angefangen, und das Fruchtwasser war völlig abgeflossen.

Der Geburtsweg war mit der Hand nicht zu passieren, Früchte

wurden nicht gefühlt. Laparotomie rechts. Die vorliegende

Ampulle wurde außerhalb der Bauchhöhle gebracht, ein Ein

schnitt darin gemacht und eine emphysematöse Frucht heraus

befördert. Die übrigen Ampullen enthalten jede eine Frucht;

es ist aber nicht möglich, mehr als drei Früchte aus derselben

Uteruswunde zu ziehen; sie sind emphysematös und saugen

an der Uteruswand fest. Es ist also notwendig, zur Heraus

beförderung der acht Ferkel drei Ampullen zu öffnen. In

folge dieser Komplikation dauerte die Operation zwei Stunden.

Naht. Am folgenden Tag verendet das Tier.

Nr. 10. Eig. J. v. D. zu V. 23. März 1906. Dieses Tier

hatte schon zwei Tage lang Wehen gehabt, und der Eigentümer

desselben hatte schon selbst versucht, es zu entbinden. Bei der
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vaginalen Exploration zeigte es sich, daß die Vaginalwand so

zerrissen war, daß die Symphysis pelvis entblößt war,

indem zahlreiche Wunden sich sowohl in der rechten als in der

linken Vaginalwand befanden. Es wurde nicht operiert, man

gab den Rat, es schlachten zu lassen.

Nr. 11. Eig. J. K. zu T. 30. März 1906. Primipara.

Bei diesem Schwein waren schon zwei emphysematöse Früchte

und. ein Stück Nachgeburt geboren. Bei der Exploration war

keine Frucht fühlbar. Der Beckendurchgang war nicht mit der

Hand zu passieren. Laparotomie rechts. Einschnitt in die

Ampulle beim Cervix, Herausbeförderung der fünf Ferkel. Naht.

Heilung. '

Nr. 12. Eig. L. zu J. 13. April 1906. Dieses Tier hatte

schon einen Tag Wehen, und vier Ferkel waren schon vom

Eigentümer herausbefördert worden. Es ist soporös.

Bei der Exploration fühlt man die Früchte nicht, und man kann

die Hand nicht in den Uterus hineinbringen. Der Becken

dnrchgang ist einigermaßen verengt.

Laparotomie. Einschnitt in die erste Ampulle des rechten

Hornes. Durch die Öffnung können die sieben Ferkel, vier in

dem rechten und drei in dem linken Horn, nur mit der größten

Mühe entbunden werden. Weil das Fruchtwasser abgeflossen

ist, sangen die Ferkel an der Uteruswand fest. Uterusnaht.

Während der Heftung der Bauchwunde verendet das Tier.

Nr. 13. Eig. J. V. zu B. 9. Mai 1906. Dieses Tier hat

ungefähr einen halben Tag Wehen. Das Tier muß zum ersten

Male werfen und ist noch sehr jung. Der Eigentümer hat das

Abfließen des Fruchtwassers nicht gesehen, keine einzige Frucht

ist nachgeboren. Die Exploration zeigt, daß der Becken

du_r_chgang_sehr eng und mit der Hand unpassierbar ist. Laparo‘

tomie. Einschneidung in die erste Ampulle beim Cervix, wodurch

heftige Blutung entsteht. Durch die Wunden werden vier

lebende Früchte mit den dazu gehörenden Fruchthüllen heraus

bef‘ördert. Die Blutung hört nicht auf, trotz der Zusammen

ziehung des Uterus. Erst nachdem der Uterus massiert

wird; wird sie gehemmt. Naht. Die Operation dauerte von

6 Uhr 20 Min. bis 10 Uhr 40 Min. Nach der Operation geht

das Tier. Heilung. Die vier Ferkel saugen normal und bleiben

gesund.

Nr. 14. Eig. W. W. zu V. 15. Mai 1906. Dieses Tier hat

schon ein paar Tage Wehen. Die Temperatur war 40,9° C,

indem das Tier einigermaßen soporös war. Die Früchte waren

emphysematös, wie aus der Exploration hervorging. Extraction

per vaginam war unmöglich. Laparotomie. Einschnitt in die

erste Ampulle rechts. Entbindung von fünf stark emphysema

bösen Jungen. Während der Uterusheftung bekommt das Tier

Krämpfe und verendet.

Nr. 15. Eig. die Witwe B. zu L. 28. Mai 1906. Dieses

Schwein hatte einen Tag heftig gepreßt, aber keine Jungen

waren geboren. Bei der Exploration war keine Frucht zu fühlen.

Der Geburtsweg konnte mit der Hand nicht passiert werden.

Laparotomie. Ein Riß bestand, das stellte sich heraus, in

der oberen Wand der rechten Ampulle beim Cervix.

Durch diesen Riß waren zwei Früchte in die Bauchhöhle gelangt.

Der Riß lief bis in die obere Wand des Cervix. Eine von den

beiden Früchten lebte noch. Ein sofortiges Schlachten des

Tieres wurde angeraten.

Nr. 16. Eig. A. P. zu J. 6. Juni 1906. Schon drei Früchte

waren am vorigen Tage geboren. Herausbeförderung der noch

 

 

anwesenden Früchte per vaginam war unmöglich, weil sie mit

der Hand nicht zu erreichen waren. Nach der Laparotomie

fand man den Uterus an mehreren Stellen oberflächlich

zerrissen, so daß außer der gewöhnlichen Naht noch zwei

andere Nähte angelegt werden mußten. Drei emphysematöse

Früchte wurden entfernt. Das Peritoneum war nicht ver

unreinigt. Nach der Operation war das Schwein in Euphorie,

es starb aber den folgenden Tag.

Nr. 17. Eig. Z. zu U. 11. Juni 1906. Es waren schon

zwei lebende und zwei tote Ferkel geboren. Weiter kamen

keine Früchte, auch bei der Exploration per vaginam fühlte

man solche nicht. Laparotomie. Der Uterus ist sehr ausgedehnt,

vor allem in diesem Falle mit den vorliegenden mit Gasen

aufgeblasenen Ampullen. Nach Einschnitt in die erste

Ampulle wurden vier tote Früchte herausbefördert. In einer

anderen Ampulle sieht ein Teil des Uterus völlig bläulich aus.

Der nekrotische Teil wird weggenommen und die gesunden

Teile wurden geheftet. Naht. Dieser Fall verlief tödlich.

Nr. 18. Eig. J. P. zu S. 5. Juli 1906. Eine tote Frucht

war von dem Eigentümer herausbefördert worden. Darauf war

nichts mehr geboren. Bei der Untersuchung fand man den

Beckendurchgang so eng, daß man die Hand nicht in den Uterus

bringen konnte. Laparotomie. Als man eine Ampulle außer

halb der Bauchhö'hle zog, war die Harnblase so stark ge

füllt, daß durch ihre Ausdehnung die Manipulation sehr er

schwert wurde. Längs der Urethra wurde nun von einem

Assistenten ein Stuten-Katheter eingebracht und der Urin ent

leert. Darauf Einschnitt in die Ampulle und Heransziehung

der Früchte. Naht. Heilung.

Nr. 19. Eig. H. v. d. W. zu M. 6. Juli 1906. Dieses

Schwein hatte schon drei Tage Wehen und war sehr soporös.

Bei der Exploration per vaginam fühlte man keine Früchte.

Wiewohl die Prognose sehr ungünstig war, wurde doch zur

Operation geschritten. Das Tier starb aber, nachdem die außer

halb der Bauchhöhle gebrachte Ampulle geöfl’net worden war.

Nr. 20. Eig. D. S. zu N. 15. Juli 1906. Vor der Ankunft

des Schweines in der Klinik hatte der Eigentümer schon zwei

emphysematöse Früchte herausbefdrdert. Extraction per vaginam

unmöglich. Laparotomie. Nach der Öffnung der Bauchhöhle

floß eine große Menge seröser Flüssigkeit ab. Bei der Unter

suchung zeigte es sich, daß sich in der Ampulle Nr.2 des

Cervix noch eine emphysematöse Frucht befand. Einschnitt in

den Uterus und Herausbeförderung der Frucht. Bei der Uterus

naht entstand heftige Blutung, die aber nach Massage des

Uterus aufhörte. Naht. Heilung.

‘Nr. 21. Eig. D. S. zu N. 16. Juli 1906. Dieses Schwein

gehört demselben Eigentümer als Nr. 20, und das gute Resultat

hat ihn veranlaßt, auch mit diesem hierher zu kommen.

kleine lebende Ferkel hat er schon den vorigen Tag entbunden.

Das Muttertier preßt fortwährend. Bei der Untersuchung ist

keine Frucht mehr zu fühlen. Der Geburtsweg ist sehr verengt.

Laparotomie. Durch Einschneidung in eine der Ampullen wird

noch eine große lebende Frucht ausgezogen. Naht. Heilung.

Alle Ferkel saugen gut und bleiben am Leben.

Nr. 22. Eig. D. S. zu B. 18.Juli 1906. Die Geburt hat

schon vor 24 Stunden angefangen. Mit Hilfe des Eigentümers

sind vier Ferkel herausbefo'rdert. Bei der Untersuchung zeigte

es sich, daß die Vulva sehr rot und geschwollen war. Die

Vaginalwand zeigte Gangräu. Der Bauch war stark aus

lb*

Vier
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gedehnt. Das Tier war schlecht ernährt und sehr mager. Her

ausziehen der vorliegenden Frucht durch den Geburtsweg war

nicht möglich. Laparotomie. In der Bauchhöhle befand

sich eine große Menge seröser Flüssigkeit. Der Uterus

war sehr groß und straii‘. Eine der Ampullen wurde außerhalb

der Bauchhöhle gebracht und wurde eingeschnitten. Durch die

Öffnung wurden sieben Früchte aus den beiden Hörnern entfernt,

welche sehr emphysematös waren. Nach der Herausbefirderung

der Nachgeburt zog sich der Uterus genügend zusammen. Naht

der Fteruswunde und der Bauchwunde. Die Vagina wurde mit

lauwarmer Bacillollösung ausgespült, und darauf wurde ein Jedo

formtampon hineingebracht. Subkutan wurde dem Tier, weil es

soporös war, eine Lösung von coffeinum natrobencoicum ein

gespritzt. Verlauf tödlich.

Nr. 23. Eig. N. K. zu O. 20. Juli 1906.

wurde soporös in die Klinik gebracht.

geratenen Früchte waren durch den Geburtsweg nicht herauszu

befördern. Bei der Öffnung der Bauchhöhle fand man die Serosa

des Uterus leicht entzündet (Perimetritis). Nachdem eine

Ampulle eingeschnitten und eine emphysematöse Frucht heraus

befördert war, riß der Uterus an mehreren Stellen ein, so daß

man zur Hysterektomie schritt. Nachdem beide Uterusarterien

mit Band unterbunden waren, starb das Tier plötzlich.

Nr. 24. Eig. v. R. zu V. 21. Aug. 1906. Am vorigen

Tage waren von dem Eigentümer fünf lebende Ferkel entbunden

worden. Das Becken war eng, so daß die andere Frucht oder

die anderen Früchte nicht‘ erreicht werden konnten. Die

Vaginalwand war an vielen Stellen nekrotisch. Nach

der Laparotomie sah man, daß die Harnblase stark gefüllt

Dieses Tier

Die schon in Fäulnis

war, so daß der Urin per Katheter längs der Urethra entleert.

Darauf wurde eine Ampulle außerhalb derwerden mußte.

Bauchhöhle gebracht und eingeschnitten. Durch die Wunde

wurden zwei emphysematöse Früchte herausbefördert. Naht.

Heilung.

Resultat. Von den 23 Fällen von Sectio caesarea heilten

11 Tiere, indem 12 starben.

Es sei uns gestattet, noch einige Fälle, in denen Schweine

auf eine andere Weise entbunden wurden, hier zu erwähnen.

Der Verlauf war hier viel günstiger.

Nr. 25. Eig. P. N. zu W. 2. Juni 1906. Bei diesem

Schwein waren schon acht Ferkel normal geboren. Eine Frucht

lag vor dem Beckeneingang. Nachdem der Geburtsweg eingeölt

war, wurde der Haken nach Hohmann in das Auge gebracht

und die Frucht in das Becken gezogen. Darauf wurde die

Zange (Hauptuers Katalog, Neuheiten 1903, Nr. 5145) in das

Maul gebracht und da Ferkel herausbefördert. Darauf Aus

treibung der Nachgeburt. Heilung.

Nr. 26. Eig. de H. zu L. 30. April 1906. Drei Ferkel

waren schon geboren. Eine Frucht lag mit dem Kopfe vor dem

Beckeneingang. Nach Einölung des Geburtsweges wurde die

Frucht mit der Zange herausgezogen. Heilung.

Nr. 27. Eig. L. W. zu W. 7. Juni 1906. Das Tier wurde

in die Klinik gebracht, nachdem es schon zwei Tage Wehen

gehabt hatte. Es waren noch keine Früchte geboren. Eine

Frucht lag mit dem Kopfe vor dem Beckeneingang. Mit Hilfe

des Hakens nach Hohmann wurden sechs emphysematöse

Früchte herausgezogen. Nach fünf Tagen völlige Heilung.

Nr. 28. Eig. K. v. L. zu W. 31. Juli 1906.

vor 24 Stunden hatten sich die ersten Wehen gezeigt.

Schon

Ferkel

 

waren aber noch nicht geboren. Die Untersuchung ergab einen

normalen Beckendurchgang. Früchte waren mit den Fingern

nicht zu fühlen. Diagnose: Wehenschwäche. Subkutane Ein

spritzung von Ergotin, Glycerin et aq. ana 3 hinter dem Ohre.

Nach Verlauf von einer Stunde fing das Tier an zu pressen,

und innerhalb dreier Stunden waren elf lebende Ferkel geboren.

Die Nachgeburt kam nach der Geburt des letzten Ferkels.

Heilung.

Nr. 29. Eig. R. D. zu B. 7. August 1906. Dieses Tier

wurde sehr soporös in die Klinik gebracht. Die Labiae waren

stark geschwollen, und es bestand ein ausgebreitetes Gangrän

der Scheide. Die Früchte waren emphysematös. Es wurde

nicht operiert, und das Schwein starb kurz nach der Exploration

an putrider Iutoxikation.

Nr. 30. Eig. P. V. zu B. 18. August 1906. Primipara mit

rachitischem Becken. Die Crista pubis steht wie ein Höcker

auf. Das obere Segment des Beckeneinganges und des Becken

durchganges ist ziehmlich weit. Die Früchte bleiben vor dem

Höcker stehen. Da die Hand in den Uterus hineingebracht

werden kann, werden die Früchte hintereinander mit dem Haken

nach Hohmann, der in das Auge gebracht wird, herausgezogen.

Auf diese Weise werden fünf lebende und zwei tote Ferkel ge

boren. Eine Frucht aber kann nur durch eine Schlinge, welche

hinter den Ohren festgezogen wird, mit großer Zugkraft heraus

befördert werden. Verlauf günstig.

Nr. 31. Eig. D. B. zu P. 28. Juni 1905. Bei der Unter

suchung dieses Tieres stellt sich heraus, daß der Schambeins

rand emporsteht und das untere Segment des Beckeneinganges

sehr eng ist. In dem oberen Teil des Beckeueinganges und des

Beckendurchganges ist der Raum für die 'Passage"aer"rrücrite

groß genug. Das erste Ferkel steht mit dem Genick vor dem

Beckeneingang. Nachdem mit der Hand die Schnauze in die

Richtung der Beckenachse gebracht ist, kann die Frucht heraus

gezogen werden. Auf dieselbe Weise werden hintereinander

noch acht Ferkel geboren. Das Muttertier genas.

Über Darmcoccidiose bei der Hausziege.

Vorläufige Mitteilung.

Von \ Ferdlnand Paul Martin - Dresden.

Gelegentlich meiner vergleichend historischen Untersuchungen

über den Bau der Darmwand der Haussäugetiere fand ich in

den mikroskopischen Präparaten der Damwand einiger Ziegen

eine Infektion mit einem Epithelschmarotzer, der zweifelsohne

zu den Coccidien gehört. Über die Herkunft der Ziegen, sowie

über etwaige Krankheitserscheinungen während des Lebens oder

einen etwaigen makroskopischen pathologisch-anatomischen Be

fund konnte ich nichts Genaueres erfahren, was mir meine,

lediglich mikroskopischen Befunde hätte vervollständigen können,

nur vermute ich wohl nicht mit Unrecht, daß die Ziegen erst

in der Zeit, während der sie im Versuchsstalle des physiologischen

Instituts der Kgl. Stiche. Tierärztlichen Hochschule zu Dresden

zwecks anderweitiger Versuche standen, in diesem mit den

Coccidien infiziert worden sind.

Der heutige Stand meiner näheren Untersuchungen erlaubt es

mir noch nicht, zu sagen, ob die von mir gefundenen Coccid.ien

identisch sind mit der die bekannte Kaninchencoccidiose hervor

rufenden Eimeria cuniculi (: Coccidium oviforme).
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Ehe ich diese nähere Untersuchung, die ich wegen ander

weitiger, dringlicherer Arbeiten einstweilen unterbrechen muß,

begann, forschte ich in der einschlägigen Literatur nach, ob

überhaupt schon Coccidienbefunde bei der Ziege registriert

seien. Meine literarischen Studien führten zu dem Ergebnis,

daß keine einzige positive, sichere Originalangabe gefunden

werden konnte, die ich mit Recht hätte als einwandfrei be

zeichnen können. Die wenigen, auf Coccidienbefunde bei der

Ziege hinweisenden Literaturangaben beruhen meiner Ansicht

nach teils auf tatsächlichen Irrtümern, teils auf ungenauer

Zitierung oder Druckfehlern. Diese zum Teil recht komplizierten,

zum Teil noch nicht genügend geklärten Verhältnisse gedenke

ich zusammen mit einer eingehenden Schilderung meines Be

fundes bald ausführlicher publizieren zu können. Mit der

jetzigen Mitteilung bezwecke ich nur, zu konstatieren, daß ich

bei der Ziege, bei der bisher die Coccidiose noch nicht oder

nicht mit Sicherheit konstatiert werden ist, zweifellose Fälle

von Coccidiose im Dame festgestellt habe. .

- Wie schon eingangs erwähnt, handelt es sich im vorliegenden

Falle um eine Darmcoccidiose. Die Oocysten liegen bei den

untersuchten Tieren in Menge im Lumen der Darmeigendrüsen

und zwischen den Zotten, in den sog. intervillösen Räumen,

während die der Oocyste vorangehenden Stadien, wie besonders

die Makrogameten, Mikrogametocyten usw. in den Epithelzellen

der Zotten und Darmeigendrüsen von mir gefunden wurden.

Sie waren dort teilweise in ziemlich großer Menge wahrnehmbar.

Da die Infektion nur eine lokale, engbegrenzte ist, so ist

es auch ganz erklärlich, weshalb bei den lebenden Ziegen keine

Krankheitserscheinungen und bei den getöteten keine makro

skopisch-pathologisch-anatomischeu_Veränderungen wahrgenommen

werden sind.

Berichtigung.

In Nr. 51 des vorigen Jahrganges ist ein Artikel über den an

steckenden Scbeidenkatarrh von Ladanyi erschienen, in welchem

der Herr Verfasser folgendes zu berichtigen wünscht: S. 918, rechte

Spalte, dritte Zeile ist zu lesen den 9. Juli (nicht am 9. Tage),

ebenda 22. Zeile am 21. (nicht am 2.) Juli; endlich ist Seite 921,

rechte Spalte im sechsten Absatz das Wort „daß“ beide Male durch

„ob“ zu ersetzen.

Referate.

Autoplastie des Rückens.

Von Militiirveterin'är A. Chanier.

(Recueil d'Alfort. 15. Oktober 1906.)

Angeregt durch die Veröffentlichungen des Tierarztes

"insot in Chartres, der die auf den aufgefallenen Vorderknien

zurückbleibenden Narben durch Autoplastie zum Verschwinden

zu bringen suchte, hat der Militärveterinär Querruan diese

Operation auch auf die Entfernung von alten Druckschäden und

Zysten, die in der Sattellage von Reitpferden sitzen und für

sie sehr empfindlich sind, ausgedehnt und den Gang derselben

im Recueil d’Alfort vom 15. Oktober und 15. November 1902

bekannt gegeben. Der Militä.rveterinär Simonin hat die

gleiche Operation etwas vereinfacht und darüber in der Revue

gönärale des H. Dr. Leclainche vom 15. Juli 1905 berichtet.

Der "erfasser veröffentlicht nun eine weitere Vereinfachung der

Operation.

Zwei bis drei Stunden vor der Operation wird die betreffende

Hautstelle rasiert, mit Äther abgewaschen und ein antiseptischer

 

Umschlag mittelst der Gurte darüber befestigt. Sitzt die

Induration an einer Stelle, über welcher die Gurte nicht anzu

bringen ist, so wird sie kurz vor der Operation mit der Bürste

und Sublimatwasser gut gereinigt und desinfiziert. Dann wird

die Operationsstelle durch einprozentige lauwarme Kokain

injektionen anästhesiert, indem die vorher ausgeglühte Hohl

nadel nur in den Bereich des herauszuschneidenden Hautstückes

eingestochen wird, um einer etwaigen Infektion durch die Nadel

vorzubeugen. Die Hände werden nun gut gereinigt und des

infiziert und fünf oder zehn Minuten nach der Kokaineinspritzung

ist die Anästhesierung so weit vorgeschritten, daß die Operation

mit den aseptisch gemachten Instrumenten begonnen werden kann.

Dabei wendet er zwei Methoden an.

Hat die die Induration iiberdeckende Haut ihre normale

Beschaffenheit, so macht er nur einen Einschnitt, präpariert

sie auf beiden Seiten des Schnittes frei und exstirpiert die

lnduration. Die Operationswunde wird mit einem antiseptischen

Mittel ausgewaschen und durch Knopfnaht mit Roßhaar vernäht.

Ist die Haut aber in ihrer Struktur, verändert, so macht

er zwei Einschnitte, um das verhärtete Narbengewebe herum

nach der Form eines Melonensegments, schneidet das dadurch

umgrenzte Hautstiick mit samt der damit verwachsenen In

duration heraus und verfährt im übrigen wie vor. Der Ein

schnitt muß in einem Zuge bis auf das Unterhautbindegewebe

gehen, ohne aber die noch tiefer liegenden Gewebe zu verletzen.

Die beiden Einschnitte müssen in der gleichen Höhenlage an

gebracht sein, damit beim Vernähen nicht der eine Wundrand

höher liegt als der andere und sich daher umlegt.

Es kann auch eintreten, daß beide Methoden bei ein und

derselben Operation zur Anwendung kommen müssen, denn wenn

z. B. die Hautnarbe klein ist und das indurierte Gewebe sich

noch weiter darunter ausdehnt. Die Haut wird dabei, nur in

soweit die Narbe reicht, nach Art des Melonenschnitzes ab

getragen, die Induration von den Wundrändern losgeschält und

exstirpiert.

Auf die Operationswunde wird nun Salolpulver oder Naphthol

kampfer oder Pikrinäther gebracht, ein Streifen gummiertes

Goldschlätgerhäutchen und darüber Watte gelegt, die an ihren

Rändern durch Kollodium festgeklebt wird.

Die Operation wird am stehenden Pferde ausgeführt, weil

beim Aufspringen nach dem Liegen die Nähte gern zerreißen.

Sind zwei Stellen am gleichen Tiere zu operieren, so ist Obacht

zu geben, daß nicht eine Operationsstelle durch die andere in

fiziert wird. Als Nahmaterial ist das Roßhaar der Seide vor

zuziehen. Die Patienten muß man am Liegen und am Reiben

an Gegenständen zu hindern suchen. Gegen den vierten oder

fünften Tag nach der Operation ist die Anwendung von zehn

prozentigem Pikrinäther anzuraten, weil dies Mittel die Ver

narbung beschleunigt und die ganze Stelle geschmeidig macht.

Von 19 Operationen, die der Verfasser ausgeführt hat, sind

alle bis auf drei per primam int. geheilt. Die Größe der

Wunden war von 6mal 2 cm bis zu l4mal 3‘/‚ cm. Die

operierten Pferde sind 10 bis 30 Tage, im Durchschnitt etwa

20 Tage gebrauchsunfähig gewesen.

Die Operation kann nur angeraten werden, weil die Pferde,

wenn sie auch nicht den gewünschten Erfolg haben sollte, doch

nicht schlechter dran sind als vor derselben. Helfer.
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Immunisierung gegen Schweinepestbazillen mit Auto

lysaten, Schüttelextrakten und Zerreibungsprodukten

dieser Bazillen.

Von Dr. Fritz Schmidt in Rodenberg.

(Arbeiten aus dem hygien. Institut der Tierlrztl. Hocluch. in Berlin. Nr. IX.

Berlin 1908. Verlag von Richard Schoetz.)

R. hat in der vorliegenden Arbeit seine Untersuchungen

und Ergebnisse über die Fragen niedergelegt, ob durch Schüttel

extrakte (hergestellt nach Briegers Methode) und Auto

lysate (nach Conradi) der Schweinepestbazillen bei Versuchs

tieren Immunität gegeuiiber diesem Erreger erzeugt werden

kann, und ob diesen Methoden unter Umständen ein Vorzug

gegenüber den Immunisierungsversuchen mit lebenden Er

regern der Schweinepest zukommt, nachdem diese letzteren

Versuche nur recht bescheidene Erfolge gezeitigt haben, wie

die Literatur usw. beweist.

Der Autor benutzte einen sehr virulenten Schweinepest

stamm, der aus einem dem Institut eingesandten Ferkel ge

züchtet worden war. R. gibt eine eingehende Schilderung der

Immunisierungsversuche an Kaninchen, Meerschweinchen und

Ziegen nach den drei Methoden mit Autolysaten, Schüttel

extrakten und. schließlich mit virulenten Bakterien, und faßt

seine wichtigsten Versuchsergebnisse wie folgt zusammen:

l. Bei Suspension virulenter Schweinepestbazillen in Wasser

gehen nach 24 stündigem Schütteln Substanzen aus den Zell

leibern in die Suspensionsflüssigkeit über, die im Körper von

Versuchstieren agglutinierende und schützende Antikörper hervor

rufen. Die Filtrate der Schüttelextrakte besitzen eine gering

gradige Giftigkeit für Kaninchen und Ziegen; für Meerschweinchen

und Ferkel sind sie in Mengen bis zu 50 und 20 ccm ungiftig.

Agglutininbildung beginnt schon am dritten Tage nach der

Injektion, um am neunten Tage ihren Höhepunkt zu erreichen

und dann zurückzugeben. Die Bildung der schützenden Antikörper

ist frühestens sieben Tage nach der Injektion nachzuweisen.

2. Durch 24 ständige Autolyse von Schweinepestbazillen bei

Bruttemperatur gehen ebenfalls solche Substanzen in die Sus

pensionsflüssigkeit über; jedoch besitzen die Filtrate der Sus

pensionsilüssigkeit toxische Eigenschaften für Kaninchen, Meer

schweinchen und Ziegen.

3. Durch Injektion dieser Flüssigkeiten kann bei Meer

schweinchen und Kaninchen Immunität erzielt werden.

4. Blutsernm von Ziegen, die vier Monate lang mit Filtraten

von Schüttelextrakten und Autolysaten der Aufschwemmungen

von Schweinepestbazillen behandelt sind, vermag eine passive

Immunität kleinerer Versuchstiere nicht zu erzeugen; jedoch

zeigen Mäuse, mit solchem Ziegenserum vorbehandelt, eine er

hebliche Resistenz gegenüber der Infektion mit Schweinepest

bazillen.

5. Eine gleich lange dauernde Behandlung mit virulenten

Bakterien verleiht dem Serum einer Ziege die Fähigkeit, Meer

schweinchen gegen eine tödliche Dosis zu schützen.

6. Zur Immunisierung kleiner Versuchstiere verdient wegen

der geringeren Giftigkeit der Briegersche Schüttelextrakt den

Vorzug vor dem Conradischen Autolysat und der Kultur.

Richter.

Berichte über die Behandlung der Druse der Pferde.

(Veröffmtl. a. d. Jahxeu-VeL-Ber. der bcumt. Tierärzte Preußens f. d. Jahr 1904,

2. Teil, B. 8-ll.)

Die Berichte über die Behandlung der Druse mit Serum

lauten nicht günstig. Kreistierarzt Stern in Braunsberg in

 
jizierte bei neun Fohlen Antistreptokokkenserum aus Höchst a. M.,

jedoch blieb sowohl die Schutz- als auch die Heilwirkung aus.

Mit dem gleichen Serum und mit gleich schlechtem Erfolge

impfte auch Kreistierarzt Müller in Pr.-Eylau. Das Serum

war teils aus dem Institute des Prof. Dr. Jawat in Bern, teils

von Jeß und Piorkowski bezogen worden. Bessere Resultate

erzielte M. mit intratrachealeu Injektionen von Ichthargan 1 : 100.

Die Kreistierärzte Dr. Fuchs in Pr.-Holland und Kegel in

Gerdauen konnten mit Gurmin aus Höchst a. M. weder eine

Schutz- noch eine Heilwirkung erzielen, auch war kein Einfluß

auf den Verlauf der Druse zu bemerken. Über wenig befriedi

gende Resultate mit der Serumbehandlung berichten auch

Veterinärrat Berndt und die Kreistierärzte Schoeneck und

Reim ers. Im Kreise Schubin wurden mit dem Höchster Gurmin

bessere Erfolge erzielt als mit dem Serum von Jeß und

Piorkowski.

Eine beachtenswerte Wirkung sah Veterinärrat Berndt

mit dem allerdings‘ teuren Jodipin. Er glaubt. daß es gelingen

wird, durch Vorbehandlung mit Jodipin die Pferde gegen Druse

zu immunisieren. Mehrere Kreistierärzte verwendeten Hefe

bzw. Furonkoline, jedoch ohne Erfolg. Zwei Kreistierärzte

verwendeten Tallianine, der eine rühmt die Wirkung, der andere

sah keine. Beide erachten das Mittel als zu teuer.‘ Auch die

intravenöse Injektion von Argent. colloid. vermochte nach dem

Berichte des Kreistierarztes Elschner nicht zu verhindern,

daß 24 Proz. der Fohlen starben.

Kreistierarzt Rupprecht ist der Meinung, daß Kehlkopf

pfeifen mit Sicherheit zu erwarten ist, wenn die Tracheotomie

notwendig wird. Die Veterinärräte Berndt und Nevermann

sahen hingegen nach der Tracheotomie in keinem Falle Kehl

kopfpfeifen entstehen.

Rdr.

Zur Behandlung des Weiderots.

Von Bczirkstierarzt Dr. Dörrwächter-Waldkirch i. Br.

(Mitteilungen des Vereins badinrher 'I‘mrlrzte 190‘. Nr. B.)

Während der sogenannten Weiderotperiode (Mai und Juni)

behandelte D. insgesamt 26 Tiere an Blutharnen. Er verwandte

anfänglich das Damholidum liquidum in Dosen von 550 ccm,

später das Damholidum siccum, das in 5- bis 6stündigen Pausen

zu je 50 g in 1 Liter kalten Wassers gelöst, verabreicht wurde.

Die Lösung des Präparates erfolgt am besten in einem weiten

Gefäß durch Aufstreuen des Damholidums auf die Wasserober

fläche. Schütteln und Umrühren verlangsamt den Lösungsprozeß.

In der Regel wurde gleichzeitig Digitalis oder Cofl‘ei'num an

gewandt zur Behebung der Herzschwäche. Subkutan wurde

das Damholidum in zwei Fällen appliziert (mit 1 pro Mille Itrol

lösung); hierbei traten Anschwellungen in der Subkutis nicht auf.

Die "erabreichng per os wurde aber wegen der leichten An

wendungsweise vorgezogen.

Von den 26 behandelten Tieren trat bei 23 baldige Ge

nesung ein; drei Tiere mußten notgeschlachtet werden. Der

Befund bei diesen letzteren ergab Einschüttpneumonie des einen

Patienten, hochgradige Blasenblutung des anderen Rindes und

vorgeschrittene Erkrankung an Weiderot beim dritten. Nach des

Verfassers Ansicht besitzen wir in dem genannten Präparat ein

sehr wertvolles Mittel, das gegen das Weiderot eine geradezu

spezifische Heilwirkung entfaltet.

J. Schmidt.
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Über die septische Pneumonie der Kälber.

Von Tierarzt Rill1m—Perlach.

(\Vocheuschrifl für Tierheilkunde und Viehzucht, 50. Juhrg., Nr. 36.)

In den ersten Monaten des Jahres 1905 hatte R. Gelegen

heit, in einem Gehöft eine größere Anzahl von Kälbern, die

teils chronisch, teils akut mit der septischen Pneumonie behaftet

waren, zu untersuchen. Die Erscheinungen waren die bekannten

charakteristischen. Über die Art der Einschleppung des In

fektionsstoifes konnte nichts bestimmtes ermittelt werden; außer

dem einen verseuchten Gehöft war kein weiteres in der übrigen

Gemeinde vorhanden. Der Stall war luftig, trocken, hell und

rein und ist angeblich des öfteren vom Besitzer desinfiziert

worden. R. wandte nun das von der Vereinigung Deutscher

Schweinezüchter vertriebene Serum gegen die septische Pneu

monie als Schutz- und Heilserum an. Nach vier Wochen zeigten

sich die Impflinge alle gesund, sie hatten sichtlich an Körper

gewicht zugenommen. Da die Impfungen regelrecht bei den

neugeborenen Kälbern vorgenommen wurden, so ist nunmehr der

Stall seuchenfrei geblieben. J. Schmidt.

Einige Mitteilungen aus der Praxis.

l'on Distriktsticrarzt Günther-Marktbreit.

(Wochenschrift für Tierheilkunde und Viehzucht. 50. Jahrg‚. Nr. 30.)

Aus den praktischen Mitteilungen des Autors verdient be

sonders die Anwendung eines künstlichen Auges bei einer

Kalbin hervorgehoben zu werden. Dem betreffenden sehr wert

vollen Tiere wurde das linke Auge ausgestoßen. Die Hornhaut

wunde vernarbte, der Bulbus schrumpfte, das Tier war in seinem

Aussehen entstellt. G. bezog von der Firma Hauptner-Berlin

ein künstliches Auge mittlerer Größe, angefertigt aus Hart

gummi, füllte die konkave Fläche mit Borsalbe aus und setzte

nun das Auge in die Orbita, welche es mit einem förmlichen

Ruck einnahm. Das Aussehen des Tieres ist wesentlich ge

bessert; der flüchtige Beobachter dürfte kaum den Ersatz be

merken, denn die eingesunkenen Augenlider sind wieder vor

gewölbt, und die Tränenflüssigkeit versieht den künstlichen

Augapfel mit einem gewissen Glanz.

Über die Anwendung des Perhydrol-Merck spricht

sich Verf. günstig aus. Er gebrauchte dasselbe in 3prozeutiger

wässeriger Lösung bei perforierenden Gelenkwunden, bei jauchigen

Wunden, zu Uterus- und Scheidenspülungen usw. Die Erfolge

waren gut. Für die Praxis besitzt aber das Mittel die Nach

teile des zu hohen Preises und der beschränkten Haltbarkeit.

Die Behandlung aktinomykotischer Prozesse mit J odipin

Merck kann nicht besonders empfohlen werden. Nach bietet

die subkutane Applikation wegen der Härte der stark verdickten

Haut und wegen der dicklichen Konsistenz des Mittels gewisse

Schwierigkeiten. Die lokale Applikation nach operativer Ent

fernung der Geschwulstmassen brachte ebenfalls keine Vorteile,

und die Verabreichung per os ließ keine Beeinflussung der

Krankheitsherde erkennen. J. Schmidt.

Beiträge zur Wirkung des Brechweinsteins.

Von Dr. Günter-Landen a. N.

(Dmlsehe tierlrztl. “'Ofllu-nsehrifi. l906. Nr. 44.)

Bei vier schweren Arbeitspferden, die nüchtern 12 g Tar

tarus stibiatus im Trinkwasser gelöst erhielten, stellten sich

bereits nach drei Stunden Vergiftungserscheinungen ein, die zu

nächst in starkem Aufblähen und Appetitlosigkeit bestanden.

Innerhalb 12 Stunden stellten sich dann noch kalter Schweiß,

 
heftiges Zittern und schwache Herztätigkeit ein. Zwei Pferde

zeigten auch dyspnoisches Atmen und Harnverhaltung, sowie

schwankenden Gang. Die Pferde erhielten je einen Liter alten

Rotwein mit 0,5 Coii‘ein und 15,0 Acid. tannic. Die Symptome

verloren sich erst innerhalb der nächsten sechs Tage.

Ähnliche Krankheitserscheinungen wurden auch bei einem

halbjährigen Fohlen beobachtet, welches an zwei aufeinander

folgenden Tagen je 2 g Tart. stibiat. erhalten hatte. Hier

traten die Vergiftungserscheinungen einige Stunden nach Ver

abreichung des zweiten Pulvers ein. Das Fohlen erhielt 10 g

Acid. taunic. in sechs Eiweiß und war nach drei Tagen wieder

hergestellt. Rdr.

Eine einfache Methode der Pastillenbereitung.

Von Prof. Dr. Günther-Wien.

(Tieriirztllches Zentrnlhlltt 1906, Nr. 33.)

Zur Selbstbereitung von Sublimatpastillen empfiehlt G. fol

gendes Verfahren: Das Pulver, aus welchem die Pastillen her

gestellt werden sollen, wird in einer Reibschale mit einigen

Tropfen Weingeist angefeuchtet. Keinesfalls darf die Mischung

teigig oder gar breiig werden. Die Pulverdosis, welche auf

eine einzelne Pastille entfallen soll, wird nun abgewogen und

in einer kleinen Reibschale, Uhrschälchen u. dergl. zu einem

Häufchen angeschüttet. Nun nimmt man ein 6——10 cm langes,

dickwandiges Glasrohr, welches eine lichte Weite von 7w-10 mm

besitzt. Ferner bedarf man eines etwas längeren Glas- oder

Holzstabes mit ebenen Enden, dessen Durchmesser um etwa

2 mm geringer ist als das Lumen des Glasrohres. Dieser Stab

dient als Stopfer. In das vorhin erwähnte Pulverhäufchen wird

das Glasrohr mit dem einen Ende eingetaucht und das auf‘ diese

Weise in das Rohr gepreßte Pulver wird nun mit dem Glasstabe

zusammengestampft, wobei natürlich das Rohr fest gegen den

Boden des Gefäßes gedrückt werden muß, um sein unteres Ende

zu verschließen. Durch Wiederholung dieser Prozedur wird

schließlich das ganze Pulverhäufchen in das Rohr gebracht.

Hierauf wird das Pulver noch einmal mit dem Stopfer fest

zusammeugepreßt und dann aus dem Rohre hinausgestoßen. Es

ist eine Pastille entstanden, die man einige Stunden trocknen

läßt. Nach dieser Zeit ist sie so fest geworden, daß sie eine

ziemlich rücksichtslose Behandlung verträgt. Wie mit Sublimat,

so kann man auch mit anderen Pulvern verfahren, die sich für

die Pastillenform eignen. ' Rdr.

Wochenübersicht über die medizinische Literatur.

Von Dr. P. Ich-Charlottenburg,

Königlicher Kreiltlerlrzt.

C'enlralblalt für Bakteriologic, Parasilenlczmdc und Infilch‘onslrrankhet'tm,

Originale, Bd. XLII, Huf! 8.

Studien über die Bakterlologle der akuten Mittelohrentzündung.

(Aus dem hygienischen Institutund der Ohrenklinik der Univer

sität Heidelberg.) Von Dr. med. Karl Süpfle. — Auf Grund

seiner Untersuchungen ist Süpfle zu folgenden Schlußsätzen ge

kommen: Das Hauptkontingent ‚der Otitiden sind Streptokokken

otitiden. Gegenüber der herrschenden Anschauung von dem

Überwiegen der Pneumokokkenotitiden ist dieses Ergebnis ganz

besonders hervorzuheben. Neben dem Streptococcus pyogenes,

den ich in fast 60 Proz. sämtlicher überhaupt keimhaltigen Er

güsse fand, treten alle anderen Arten von Mikroorganismen in

den Hintergrund. Als solche wurden beobachtet: Streptococcus

lanceolatus, Streptococcus mucosus, Micrococcus pyogenes. Die

Organismen aus der Gruppe der Kettenkokken treten zumeist

‘ü!
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in Reinkultur auf, in manchen Fällen sind sie mit Staphylokokken

vergesellschaftet, denen aber in dieser Art des Vorkommens nur

eine Nebenbedeutnng zuzukommen scheint. Dagegen kann auch

der Micrococcus pyogenes als alleiniger Erreger auftreten und

steht den Kettenkokken dann gleichwertig zur Seite; in dieser

Eigenschaft tritt er aber nur sehr selten auf. Je nach dem

verschiedenen bakteriologischen Befund lassen sich analoge

klinische Krankheitsbilder im allgemeinen nicht aufstellen. Zu

bindenden prognostischen Schlüssen berechtigt das bakterio

logische Ergebnis im Einzelfalle nicht; man kann höchstens im

allgemeinen die Wahrscheinlichkeit aussprechen, daß Otitiden

mit zuverlässig sterilem Sekret in glatte Heilung übergehen,

daß Staphylokokkenotitiden in der Regel nicht und Pneumokokken

otitiden nur selten zu Komplikationen führen, die nicht einer

spontanen Rückbildung fähig sind; enthält das Sekret Strepto

coccus pyogenes oder mucosus, so besteht ungefähr die gleiche

Chance für eine Heilung ohne wie mit Operation. Entstehung,

"erlauf und Dauer der akuten Otitis media sind weniger von

der Art und Virulenz des Erregers, als vielmehr von allgemeinen

oder lokalen Krankheitsprozessen abhängig.

Einfluß der umgebenden Temperatur und des kalten Bades auf die

Hervorbringung von agglutinlerender Substanz bei den für den Typhus

immunisierten Tieren; von Dr. Alberto Graziani. —— G. kommt

zu dem Schluß, daß das während des gegen den Typhus

gerichteten Immunisierungsvorganges wiederholte kalte Bad in

den Tieren eine größere Agglutininproduktion ergibt, als die

jenige ist, die man bei anderen feststellt, welche gleichfalls

gegen Typhus immunisiert werden, aber nicht dem kalten Bade

unterzogen sind.

Bemerkungen über die Pasteursche Methode der Schutz

lmpt'ungtin gegen Tollwut; von Dr. R. Nitsch in Krakau. —

Verfasser hat seine Veröffentlichung in folgenden Schlußsätzen

zusammengefaßt: Wie es schon öfters ohne jeden Zweifel er

wiesen wurde, verringert die Pasteursche Methode sehr

bedeutend das Prozentverhältnis der Sterblichkeit bei gebissenen

Menschen. Auf Grund von zahlreichen Statistiken kann nämlich

angenommen werden, daß ohne Behandlung mit dieser Methode

über zehn Prozent der Gebissenen und vielleicht auch mehr zu

grunde gehen. Dagegen sterben nach Behandlung mit der

P asteurschen Methode nur etwa ein Prozent. Wenn wir weiter

der Entwicklung dieser Methode seit Anfang nachfolgen, so

bemerken wir, daß Schritt für Schritt mit Vervollkommnung

derselben, d. i. mit Anwendung energischerer Impfungen, auch

die Resultate immer besser Wurdeu. Beispiele aus Anstalten in

Paris, Odessa, Warschau, Turin wurden im ersten Teile dieser

Mitteilung angegeben.

Pasteurschen Methode berücksichtigt, so wird man dieselbe

nicht bekämpfen oder gar verwerfen, weil nicht bezweifelt werden

kann, daß bei den Geimpften der Tod an Wut verhältnismäßig

viel früher nach dem Bisse eintritt als bei Nichtgeimpften. Im

Gegenteil sehen wir eine lauge Inkubation der Wut viel öfter

bei Nichtbehandelten als bei Behandelten. Diese beiden Er

scheinungen sind durch spätes Auftreten der Immunität nach

Anwendung der Pasteurschen Methode zu erklären. Es ist

heutzutage unmöglich, sicher zu entscheiden, ob die Schutz

impfungen nicht manchmal den tödlichen Ausgang beschleunigen,

also vielleicht auch in sehr seltenen Fällen schädlich wirken.

Diese wichtige Angelegenheit wird in der dritten Mitteilung

genauer besprochen. Ein Eintinß der Pasteurschen Methode

Wenn man diese heilsame Wirkung der

 

im Sinne einer Verlängerung der Inkubationsdauer der Krankheit

in manchen Fällen läßt sich nicht beweisen. Wenn so eine

Wirkung überhaupt möglich ist, so kommt sie jedoch nur äußerst

selten vor und hat deshalb keine praktische Bedeutung. Bei

Personen männlichen Geschlechts, welche an Wut sterben, dauert

die Inkubationszeit dieser Krankheit — sowohl bei Behandelten

als bei Nichtbehandelten — im Mittel um etwa 15 Tage länger

als beim weiblichen Geschlecht. Daraus kann vielleicht eine

höhere Immunität des männlichen Geschlechts gegen Wut an

genommen werden. Dagegen werden gebissen und sterben an

Wut mehr wie zweimal soviel Personen männlichen als weiblichen

Geschlechts.

Deutsche Medizinische Il’ochenschn‘ft "r. 49.

Die Infektion des Menschen mit den Tuberkelbazlllen des Rindes

(Perlsuchtbazillen); von Regierungsrat Dr. A. Weber, Mitglied

des Kaiserlichen Gesundheitsamtes. —fi Über diesen Gegenstand

sprach W. in der 78. Versammlung Deutscher Naturforscher

und Ärzte in Stuttgart. Verfasser macht darauf aufmerksam,

daß dem Menschen die_Hauptgefahr in der Tuberkuloseüber

tragung durch den Menschen droht und nicht durch das Rind.

Nach der auf einen löjährigen Durchschnitt der Tuberkulose

sterblichkeit in Preußen von Cornet auf 10000 Lebende be

rechneten Tabelle weist gerade das Kindesalter, insbesondere

die Altersklasse von 3 bis 15 Jahren, die geringste Mortalität

auf, das ist aber gerade dasjenige Lebensalter, in dem die

Perlsuchtint‘ektion die größte Rolle spielt. Die große Mortalität,

welche erst jenseits des 20. Lebensjahres auftritt, ist auf das

Konto des Bazillus des Typus humanus zu rechnen.

Über Agglutinine und spezifische Immunkörper im Gonokokken

serum; von Dr. Th. Vannod. —» “erfasser teilt folgende Schinß="

folgerungen aus seiner Veröffentlichung mit: Es läßt sich an

Tieren durch Vorbehandlung mit Derivaten der Gonokokken

ein hochwertig agglutinierendes Gonokokkenserum herstellen.

Das Gonokokkenserum agglutiniert nicht Staphylokokken, Strepto

kokken, wohl aber Meningokokken (starke Gruppenagglntination).

Gonokokkenserum besitzt einen erheblichen Agglutinationstitre

auch für Meningokokken; umgekehrt agglutiniert Meningokokken

sernm die Gonokokken stark (starke Gruppenagglutination).

Gonokokkenserum enthält spezifische Immunkörper (Ambozeptoren

nach Ehrlich) für Gonokokken. Die Ambozeptoren des Gono

kokkenserums werden von Meningokokken nicht gebunden, wie

umgekehrt die Gonokokken keine Bindung der Meningokokken

Immunkörper herbeiführen. Die Methode des Nachweises
spezifischer Ambozeptoren in vitroI ist daher bei diesen Gono

kokkenarten für diagnostische Zwecke der Agglutination an

scheinend überlegen. '

Alkoholtherapie; von Blackader Meltzer. Wie in dem

Brit. med. Jonrn. Nr. 2395 veröffentlicht wird, wirkt Alkohol

nicht stimulierend auf das Nervensystem, sondern bctiiubend.

Er wirkt ebenfalls nicht stimulierend auf das Herz, dagegen

wirkt er als Eiweißsparer und anregend auf die Absonderung

der Verdauungssäfte bei Fieber und Erschöpfungsznständen.

Alkohol ist als ein leicht resorbierbares Nahrungsmittel zu be

werten. Kleine Dosen Alkohol schaden nichts, wirken durch

Verhütung einer schädlichen Erregung des Nervensystems nützlich

und gleichen Störungen im Blutkreislauf wieder aus.
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Tagesgeschichte.

Verein beamteter Tierärzte Preußens.

Bsrlcht über die 6. Plennrversammluug am l. und 2. Dezember I906.

Eiuhalb 12 Uhr vormittags eröffnete der stellvertretende Vor

sitzende, Dr. Froehner-Groß-Strehlitz, die Versammlung mit

folgenden Ausführungen:

Im Auftrage des Vorstandes, dem heute leider noch die Spitze

fehlt, begrüße ich Sie aufs beste; es freut mich, daß Sie auch

dieses Jahr in so großer Zahl erschienen sind, um an unseren

Verhandlungen teilzunehmen.

Als Gäste habe ich die Freude zu begrüßen die Herren Vet.

Räte Dr. Arndt und Klebba, Herrn Direktor Marks und Herrn

Dr. Lentz, Vorstand der Wutschutzabteilung am Kgl. Institut für

Infektionskrankheiten hier, der die Güte haben wird, morgen dem

Verein die Abteilung zu zeigen und einen Vortrag über Tollwut

diagnose im Laboratorium zu halten.

Geheimrat Lydtin hat dem Vorstand aufgetragen, den „lieben

Verein“ vielmals zu grüßen; er nehme lebhaften Anteil an unseren

nützlichen Bestrebungen. Auch Prof. Eberlein sendet viele Grüße,

er bedauert, durch ein Familienfest verhindert zu sein, uns heute

zu besuchen. Entschuldigt haben sich weiter Geheimräte Schütz,

Wern'er und Eggeling.

Eine sehr große Anzahl Mitglieder haben schriftlich Grüße

gesandt und ihr Ausbleiben entschuldigt.

Der Referent für Punkt 6, Vet.-Rat Schlitzberger ist, wie

er uns soeben schreibt, verhindert, hier zu erscheinen. Wir werden

nachher zu besprechen haben, ob wir den Punkt deshalb ganz

fallen lassen oder trotz des Fernbleibens des Referenten verhandeln

wollen.

Meine Herren, gestatten Sie mir, Ihnen zunächst'Bericht zu

erstatten über das Vereinsjahr 1906.

Die Mitgliederzahl ist auch im Berichtsjahre wieder gestiegen,

es sind 46 Kreistierärzte eingetreten. Ausgetreten ist ein Mitglied

(Vet.-Rat Bermbach-Oppeln). Gestorben sind 5 Mitglieder, nämlich

Dr.‘Hit]semmnr-Burgdorhßbduhre alt; Re-my-Irimburg, 43 Jahn?

alt, Grunau-Flatow, 37 Jahre alt, Arnheim-Grimrncn, 40 Jahre

alt, Lehnhardt-Salzwedel, 46 Jahre alt. Alle diese Kollegen sind

auf der Höhe des Mannesalters ins Grab gesunken. -— Wir wollen

unserer Toten gedenken und ihr Andenken in Ehren halten!

Auf Dr. Hülsemanns Sarg konnte ich einen Kranz mit schwarz

weißer Schleife (Inschrift „Verein beamteter Tierärzte Preußens“)

niederlegen lassen, weil mir von der Familie rechtzeitig die Todes

nachricht zuging. In den übrigen Trauerfällen hat der Verein nicht

kondolieren können, weil der Vorstand erst hinterher durch die

Zeitungen Kenntnis bekam. Die Vertrauensmilnner bitte ich, den

Vorsitzenden von Todesfällen stets sofort telegraphisch zu ver

ständigen, damit rechtzeitig das Nötige veranlaßt werden kann.

An der Feier der Denkmalsenthüllung für Dieckerhoff haben

am 16. Juni 1906 zu Berlin der Vorstand und zahreicbe Mitglieder

teilgenommen. Herr Kieckhaefei legte„im Namen des Vereins

an den Stufen des Denkmals einen mächtigen Lorbeerkranz mit

Schleife und Inschrift nieder.

Im Frühjahr wandte sich die Witwe eines verstorbenen Mit

gliedes um Hilfe an den Vorstand. Die Frau N. in B., selbst fast

taub und chronisch krank und vollständig erwerbsunfähig, war mit

ihren fünf unmündigen Kindern — ‘eins davon ist geistesgestört ——

in größter Not, die sich noch steigerte, als ihr Sohn, der sich mutig

einem durchgehenden Gespann entgegenwarf und dadurch großes

Unglück verhütete, verletzt wurde und ins Krankenhaus gebracht

werden mußte. Der Vorstand bewilligte der Familie zunächst 100 M.

aus der Vereinskasse. Außerdem sind der Witwe N. vom 1. Juli

d. J. ab vierteljährlich 100 M. Unterstützung gewährt worden, die

von den Mitgliedern der einzelnen Provinzen durch die Vertrauens

männer gesammelt werden. Wenn auch die anderen Provinzen für

diesen guten Zweck je 100 M. aufbringen, so ist die Familie N.

vor der äußersten Not bewahrt. Frau N. hat mich gebeten, allen

Mitgliedern herzlich zu danken. Diesem Danke schließe ich den

des Vorstandes an. In unserer Zeit der Sammelleidenschaft für

Denkmäler (auch für ausländische Denkmäler ausländischer Gelehrten)

und allerhand Fonds ist es höchster Anerkennung wert, daß die

 
Kollegen noch nicht müde geworden sind, in die Tasche zu greifen.

Wir danken Ihnen, daß Sie diesem Vorschlag einer mehrere Jahre

dauernden Unterstützung der würdigen Familie N. so bereitwillig

und hochherzig Folge gegeben haben.

Des weiteren habe ich die Vertrauensmännerwahlen zu er

wähnen. Die Namender Gewählten sind Ihnen allen schriftlich

mitgeteilt worden. In welcher Weise sich der Vorstand die Mit

wirkurig der Vertrauensmänner bei der Vereinsarbeit denkt, ist den

gewählten Herren durch ein Zirkularschreiben mitgeteilt werden.

Im Namen des Vorstandes begrüße ich die Vertrauensmänner und.

bitte sie, eifrig mitzuwirken, daß die Ziele, die sich unser Verein

gesteckt hat, erreicht werden.’ Als gewählt haben wir diejenigen

Herren betrachtet, welche die meisten Stimmen auf sich vereinigt

haben; die absolute Majorität haben die meisten nicht, weil die

Stimmen sehr zersplittert sind. Wenn zwei Herren die gleiche

Stimmeuzahl auf sich vereinigt haben, ‘ist der dienstältere als ge

wählt betrachtet worden. Über diesen Modus liegt ein einstimmiger

Beschluß des Vorstandes vor. Ich bitte Sie, die Genehmigung auch

Ihrerseits dazu zu geben. (Zustimmung)

Unsere Sommcrversammlung hier in Berlin bzw. in Schöne

b‘crg verlief programmäßig, war aber nicht sehr zahlreich besucht.

Es waren nur etwa 50 Teilnehmer da und beim Essen kaum noch 30.

Über den Verlauf der Tagung hat der Vorstand in den Wochen

schriften einen kurzen Bericht veröffentlicht. Es ist wohl nicht

nötig, ihn zu verlesen. Die Herren Professoren Dr. von Nathusius

Jena und Dr. Eberlein-Berlin haben dem Verein viel Zeit und

Mühe geopfert, indem sie den wissenschaftlichen Teil der Tagung

bestritten. Es sei auch an dieser Stelle der beste Dank des Vereins

dafür ausgesprochen.

Kasse. Am 17. November d. J. hat unser bisheriger Schatz

meister Herr Wittlinger in Hanau die Kasse abgeschlossen und

Herrn Weber in Fulda übergehen, weil er selbst heute nicht hier

sein und Rechenschaft ablegen kann. Die Einnahmen betrugen

seit der letzten Abrechnung (8. Dezember 1905) 1113,40 Mk.

mit dem Bestande alt. 1905 von ‘. . 1311,47 „

' ergibt das . . 2424,87 Mk.

Ausgegeben wurden im Berichtsjahr . . . . 715,45 „

so daß am 17. November 1906 ein Kassenbestand von 1709,42 ME.

vorhanden war.

Es kommen dazu noch die Außenstände. Diese und die heute

fälligen Beträge können nachher in der Pause abgeführt werden.

Mit der Kassenrevision hat der Vorstand vor Beginn der

Sitzung beauftragt die Herren Poczka und Simmat. Die

Revisoren haben die Rechnung in bester Ordnung gefunden. Ich

beantrage, dem Schatzmeister Entlastung zu erteilen. (Geschieht.)

Der „Unterstützungsverein für Tierärzte‘ (Vorsitzender Herr

Preuße in Danzig) hat dem Verein einen Aufruf gesandt, welcher

die Aufforderung enthält, daß aus Anlaß der Silberhocbzeit des

Kaiserpaares recht viele Mitglieder unseres Vereins dem Unter

stützungsverein beitreten möchten, damit dieses Wohltätigkeits

institut entsprechend dem Wunsche der Majestäten, daß aus Anlaß

ihres Ehejubiläums recht vielen Armen und Bedrückten geholfen

werden möchte, mehr als bisher Unterstützungen an bedrüngte

Berufsgenossen und deren Angehörige überweisen könne. Ich gebe

den Mitgliedern anheim, die Mitgliedschaft des Unterstützungs—

vereins zu erwerben. Der Jahresbeitrag ist auf fünf Mark fest

gesetzt.

Ferner hat der Tierärztliche Verein für die Provinz Branden—

burg ein Zirkularschreiben gesandt, welches die Zustimmung unseres

Vereins zu einem Beschlusse des Brandenburger Vereins nachsucht.

Es handelt sich um Begründung einer Alters- und Hinterbliebenen

Versorgung durch Tierärztekammcrn. Ich darf wohl die sechs

Thesen schnell verlesen. [Geschieht.l*) Die Debatte über diese

Sache und über die Untcrstützungssache Witwe N. in B. stelle ich

zurück bis zur Beratung der Nr. 7 der Tagesordnung. ‚

Vom Organisationskomitee des XIV. Internationalen Kongresses

für Hygiene und Demographie, der unter dem Protektorate I. M.

der Kaiserin vom 23. bis 29. September 1907 in Berlin tagen wird,

ist eine Einladung zur Teilnahme eingegangen. Die Mitgliedschaft

*) Vgl. B. T. W. 1906, Nr. 51, pag. 927.
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wird durch einen Beitrag von 20 M. erworben. Ich schlage vor,

daß unser Verein sich als Mitglied eintragen läßt. Die 20 M.

können wir als repräsentative Ausgabe ganz gut leisten, und wir

unterstützen damit das wichtige Unternehmen. (Die Versammlung

gibt ihre Zustimmung.)

Bevor ich nun über die Ausführung der von der vorigen

Gcncralversammlung gefaßten Beschlüsse be'richte, frage ich an,

ob gegen das Protokoll der vorigen Generalversamnrlnng‚

welches Ihnen gedruckt zugegangen und welches in der D. T. Vl.

und B. T. W. veröffentlicht ist, Bedenken obwalten. Es wäre

erwünscht, wenn Sie es uns allen erließen, das lange Protokoll —

es ist ein Heft von 52 Druckseiten — vorzulesen bzw. anzuhören.

Widerspruch wird nicht erhoben, Das Protokoll ist also genehmigt.

l. Herr Kicckhaefer und ich haben Herrn Thunecke, unserm

früheren ersten Vorsitzenden, am 25. Februar 1906 zu Calbe a. d. S.

in seiner Wohnung den Dapk des Vereins für seine uneigennützige

und hingebende Arbeit bei der Begründung und Leitung des Vereins

ausgesprochen und dabei ein Ehrengcschenk überreicht. (Mitteilung

darüber D. T. W. Nr. 9, 1906.) '

2. Der Vorstand hat dem Herrn Minister und dem damaligen

Herrn ersten Dezernenten für das Veterinärwcsen im landwirtschaft

lichen Ministerium den Dank der Mitglieder des V. b. T. aus’—

gesprochen für die bei der Kreistierarztreforrn eingeführten Ver

besserungen in den Gehalts- und Rangverhältnissen namentlich für

die Verleihung der Pensionsberechtigung. Hierzu hatten Sie den

Vorstand beauftragt. Die schriftliche Form der Dankabstattung

mußte gewählt werden, weil wir am Sonnabend und Sonntag

persönlich nicht ankommen konnten. Zudem war Herr Geheimrat

Küster krank. Von einigen Mitgliedern ist dem Vorstande brieflich

darüber eine Mißbilligung ausgesprochen werden, daß wir eine

Dankeskundgebung eingereicht haben. Der Herr Minister soll, wie

uns ein Mitglied mitgeteilt hat, den in der Budgetkommission vor

gebrachten Antrag eines uns sehr wohlwollenden Abgeordneten auf

Errichtung einer weiteren Gehaltsklasse von 2400 M. mit der Moti

vierung a limine abgelehnt haben, daß wir uns in jeder Beziehung

zufriedengestellt erklärt hätten. Inwieweit der Vorgang richtig

dargestellt ist, weiß ich nicht; ich‘glanbe, er wird sich wohl etwas

anders ' zugetragen haben. Denn wir haben bei allen unseren Ver

handlungen, in den von uns herrührenden Veröffentlichungen in der

Fachpresse und auch in unserer Eingabe an den Herrn Minister

die Tatsache, daß wir noch Wünsche haben, keineswegs unter

drückt. Die beiden Eingaben liegen hier am Vorstandstische zur

Einsicht aus. Es gibt, wie sich durch die Korrespondenz zwischen

einigen Mitgliedern und dem Vorstand nach Veröffentlichung des

Protokolls der vorigen Generalversammlung herausgestellt hat, ja

eine ganze Anzahl Kreistierärztc, welche der Ansicht sind, daß die

Reform uns in keiner Weise befriedigen könne, und daß kein Anlaß

zur Abstattung des Dankes durch den V. b. T. an den Herrn Minister

vorgelegen habe. Das konnte und durfte den Vorstand natürlich

nicht abhalten, den einstimmigen Beschluß der vorigen General

versammlung auszuführen. Wir sind uns wohl alle darüber einig,

daß noch manches fehlt, was wir für unsere Stellung gewünscht

und erhofft haben. Aber wir wollen uns doch auch des Erreichten

freuen. Es ist selbst in der Rangfrage jetzt doch schon manches

besser geworden. Ich sage mit Heinrich Seidel:

„Zwei Seiten hat alles‘ in der Welt —

Verzeiht, wenn mir die gute gefülltl“

3. Das Königlich Preußische Statistische Landesamt in Berlin

hat betreffs der Referate der Herren Dr. Hülsemann-Burgdorf und

Memmcn-Neu-Ruppin in der vorigen Generalvcrsammlung über die

Fleischbeschaustatistik eine Berichtigung eingesandt mit der Bitte,

diese in der D. T. W. zu veröffentlichen. Dies ist geschehen. Sie

haben die Berichtigung in Nr. 12, 1906 der D. T. W. und die Er

widerungen Hülsemanns und Memmens wohl alle gelesen. Das

Blatt liegt am Tische hier zur Kenntnisnahme auf.

4. Sie hatten beschlossen, dem Herrn Minister eine Eingabe

einzureichen, in der gebeten werden sollte, die Hausschlachtungen

unter den Untersuchungszwang zu stellen, und Sie hatten die

Herren Memmen, Brandes und Huth beauftragt, diese Eingabe

abzufassen. Herr Memmen hat die Eingabe dem Vorstande vor

gelegt, der sie dem Herrn Minister am 22. August.d. J. unterbreitet

' Angelegenheiten beschäftigen.

 hat. Eine Antwort ist nicht eingegangen. Eine Abschrift der Ein

gabe liegt am Vorstandstische zur Kenntnisnahme auf.

5. Von den Referenten, welche die Bearbeitung von Vorschlägen

für die Bekämpfung der einzelnen Seuchen („Material für die neue

B—l.“) übernommen haben, sind bis jetzt die Berichte eingegangen

und in Fachzeitschriften veröfientlicht über Bornasche Krankheit

(Enden), Tollwut (Wittlinger), Tuberkulose (Dr. Jeß), Schaf—

räude (Dr. Froehner), Milzbrand (Dr. I’rofd), Lungenseuche

(Ziegcnbein). Das Referat über Maul- und Klauenseuchc

(Krueger) ist eingereicht und wird demnächst in der D. T. W. er—

scheinen. .

Da die Herren versprochen hatten, ihre Referate bis zum

l. Juli einzureichen, ist es wohl nicht unbescheiden, wenn ich heute

bitte, daß die Arbeiten nunmehr recht bald, spätestens bis zum

31. d. M. gedruckt sein möchten.

M. H., unser Vorrat an Druckexemplaren des Statuts ist ver

griffen, und wir müssen einen Neudruck herstellen lassen. Bei

dieser Gelegenheit bitte ich Sie, der Abänderung einiger Sätze zu

zustimmen, die nicht mehr zutreffen, und die Genehmigung zu geben,

daß einige redaktionelle Unrichtigkeitcn beseitigt werden:

l. Unser Verein heißt: „Verein beamteter Tierärzte Preußens“.

Auf dem Umschlag und in der Überschrift steht der Name falsch.

ä 1 heißt: Zweck des Vereins ist -

l. Beratung veterinärpolizeilicher Angelegenheiten usw.

Das ist nun tatsächlich nicht. mehr zutreffend, insofern wir uns

auch mit anderen staatstierärztlichen und allgemeintierärztlichen

Ich schlage vor zu sagen:

Zweck des Vereins ist

1. Beratung tieräztlicher, namentlich staatstierärztlicher An

gelegenheiten.

2. Förderung der Standcsinteressen.

ä 7 heißt: Die Versammlungen finden je nach Bedürfnis statt,

und zwar stets in Berlin usw.

Ich schlage vor dafür zu setzen:

Es finden jährlich zwei Versammlungen statt, eine im Sommer

und eine im Winter. Die Winterversammlung wird in der Regel

in Berlin abgehalten. Über den Ort der Sommerversammlung

beschließt die Generalversammlung von Jahr zu Jahr.

Wenn von mindestens 30 Mitgliedern eine außerordentliche

Generalvcrsammlung beantragt wird, so hat der Vorstand diesem

Antrage stattzugeben.

In 5 9 steht ein Druckfehler. Es muß heißen statt: „der Ein

tritt muß schriftlich gemeldet werden“ — der Austritt usw.

Nach ä 5 ist ein Paragrach einzufügen, der sich auf das In

stitut der provinziellen Vertrauensmänner bezieht, welches wir vor

zwei Jahren beschlossen und voriges Jahr geschaffen haben. Ich

bringe folgende Fassung in Vorschlag:

5 . . Für jede Provinz werden aus der Zahl der Mitglieder

dieser Provinz in der Regel auf die Dauer von drei Jahren drei

Vertrauensmänner gewählt. (Die Mitglieder in den Hohen

zollernschen Landen wählen und sind wählbar unter denen der

Rheinprovinz.) In welcher Weise die Wahlen der Vertrauens

männer vorgenommen werden, bestimmt der Vorstand. „In der

Regel“ auf drei Jahre ist gesagt, weil Ersatz-Vertrauensmänner

nur für den Rest einer Wahlperiode im Vertrauensmänner-Amt

stehen sollen. Wenn eine Neuwahl stattfindet, sollen immer alle

drei Vertrauensmänner in jeder Provinz gleichzeitig neu gewählt

werden.

ä 6 soll wegfallen. Er lautet: „Etwaige Anträge sind dem

Vorsitzenden schriftlich einzureichen, und wird je nach der Dring

lichkeit derselben die nächste Versammlung angesetzt. Die Referenten

werden von dem Vorsitzenden bestellt.“

Da wir zwei ständige Versammlungen jährlich haben, trifit der

erste Absatz des ä 6 nicht mehr zu. Dagegen bleibt der zweite

Absatz in Kraft. Ich schlage vor, den 5 6 so zu fassen:

Die Referenten für die einzelnen Beratungsgegenstände der

Tagesordnungen ernennt der Vorsitzende.

Im ä 8, der die Beitragspflicht stipuliert,

„jährlich“ 3 M.

Ich stelle zunächst die Vorschläge des Vorstandes, die ich

soeben vorgetragen habe, zur Diskussion,

5. 1.

ist einzufügen
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Rast-Breslau: Ich beantrage, die Angelegenheit einer

Kommission zu überweisen, welche der nächsten Generalver

sarnrnlung Bericht zu erstatten hat.

Der Vorsitzende bittet, den Antrag abzulehnen, da die vor

geschlagenen Andenmgen zum Teil in der Beseitigung von formalen

Unrichtigkeiten bestünden, zum Teil der Ausdruck ordnungsmäßig

gefaßter Beschlüsse der Generalversammlungen wären und einer

weiteren Erörterung nicht bedürften.

Rast zieht seinen Antrag darauf zurück, und die Vorschläge

des Vorstandes werden ohne Widerspruch en bloc genehmigt.

Zu Punkt 2 der Tagesordnung erhält das Wort

Dr. Jeß-Charlottenburg:

Meine Herren! Von dem Herrn Vorsitzenden bin ich aufge

fordert worden, ein Referat an übet‘nehtnen über die Verfügung

betr. Übertragbarkeit der Rindertuberkulose auf den Menschen vom

5. Januar 1905. Diesem Ersuchen entspreche ich bereitwilligst.

Es handelt sich um folgende Verfügung des Landwirtschaft

lichen Ministeriums, welche ich Ihnen kurz vorlesen möchte, da sie

vielleicht manchem Teilnehmer nicht ganz im Gedächtnis ist.

„Verfügung betr. Übertragbarkeit der Rindertuberkulose

auf‘ den Menschen“.

Berlin W. 9, den 5. Januar 1905.

Zur weiteren Klärung der Frage der Übertragbarkeit der Rinder

tuberkulose auf den Menschen ist es wichtig, Fälle ausfindig zu machen,

in denen Menschen längere Zeit hindurch die Milch eutertuberkulose

kranker Kühe genossen haben. Diese Ermittlungen werden dort am

leichtesten sein, wo zum Zwecke der Tilgung der Pcrlsucht ‘Rinder

bestände einer regelmäßigen Untersuchung auf klinisch erkennbare

Tuberkulose, also auch auf Eutertuberkulose, unterworfen werden; ein

derartiges Verfahren haben zurzeit die Hcrdbnehgesellschaft für ost

preußische Holländer in Königsberg i. Pr. und die Landwirtschafts

kammern für die Provinzen Pommern, Brandenburg, Schleswig-Holstein

und Sachsen eingeführt. Aber auch wo eine solche planmäßige Be

kämpfung der Tuberkulose nicht stattfindet, werden sich Fälle der ge

dachten Art hier und da ermitteln lassen. Insbesondere wird auch die

Schlachtvieh- und Fleischbeschau hierzu Gelegenheit geben.

Nach der Feststellung eines Falles von Eutertuberkulose sind von

dem 'l‘ierarzte Erhebungen namentlich darüber anzustellen, seit wann

die Eutertuberkulose wahrscheinlichbesteht, ob die Kuh regelmäßig

und auch aus den e‘fk'r'änkte'n Eutervierteln gemolken ist, ob einzelne

Personen, insbesondere Kinder, die Milch roh getrunken haben, und wie

lange dies geschehen ist. Mit diesen Feststellungen würde die Tätigkeit

des Tierarztes beendet sein. Das gesammelte Material ist alsdann

dem Kreisarzte zu übersenden. Dieser hat zu untersuchen, welche

Wirkung der Genuß der tuberkelhaltigon Milch bei den betreffenden

Personen hervorgerufen hat. Erweist sich eine dieser Personen bei der

vorzunehmenden Untersuchung als tuberkulös, so ist der Befund aufzu

nehmen und das gesammelte Material an das Kaiserliche Gesundheits

amt in Berlin NW., Klopstockstraße 19, weiterzugeben, worauf der dort

mit den einschlägigen Untersuchungen beauftragte Beamte sich wegen

des weiteren Vorgehens mit dem Einsender unmittelbar in Verbindung

setzen wird. _'

Euer Hochwohlgeboren pp. wollen die beamteteu Arzte und Tier

ärzte mit entsprechender Anweisung versehen. Wir hoffen jedoch, daß

auch die privaten Arzte und Tierärzte dieser wichtigen Angelegenheit

ihre Mitwirkung nicht versagen werden, und stellen anheim, sie in ge

eigneter Weise für die Sache zu interessieren. _

Die Verfügung spricht lediglich von Tierärzten, ohne mit einem

Worte des beamteten Tierarztes zu gedenken, und auf Grund

dieses Umstandes bin ich durch den Vorstand hauptsächlich ver

anlaßt, in der heutigen Sitzung auf die Verfügung einzugehen.

Sie wissen, wie sehr der Streit entbrannt ist um die Identität

der Rinderperlsueht und der menschlichen Tuberkulose. Es gibt in

unseren Kreisen ebenfalls zwei Strömungen, von denen die eine

sich ganz genau der Kochschen Anschauung anschließt und die

andere der Orthschen, welche nur von Varietät der Tuberkelbazillen

redet und eine Identität beider Tuberkuloseerreger annimmt. Um

klar zu sehen in dieser noch dunklen Frage, ist vom Landwirtschafts

Ministerium im Verein mit dem Ministerium der geistlichen, Unter

richts- und Medizinal-Angelegenheiten die beregte Verfügung heraus

gegeben. Man meint, durch den Nachweis der Eutertuberkulose

und den Nachweis der Tuberkulose bei den Kindern, welche die

Milch von diesen Kühen als Nahrungsmittel erhalten haben, am

ehesten in der Frage der Übertragbarkeit der Tuberkulose der

Binder auf die Menschen klar zu sehen.

Es ist auch beispielsweise herausgegriffen, daß am allerersten

solche Kühe bei den Herdbuch—Gesellschaften z. B. in Königsberg i.Pr.

und bei den Landwirtsebal'tskammern in den Provinzen Pommern,

 
Brandenburg, Schleswig-Holstein und Sachsen, wo eine exakte

Tuberkulosetilgung stattfindet, herausgefunden werden können. Es

ist das nur ein willkürlich angenommenes Material, man könnte z. B.

auch sagen, in dem großen Berlin und seinen Vororten, wo sämt

liche Molkercien einer kreisticrärztlichen Kontrolle unterliegen,

würde man dieses ebensogut können.

Es ist dann gesagt, daß nach der Feststellung eines Falles

von Eutertuberkulose von dem Tierarzt namentlich Erhebungen

darüber anzustellen seien, seit wann die Eutertuberkulose besteht,

ob die Kuh regelmäßig und aus den erkrankten Eutervierteln ge

molken ist, ob einzelne Persohcn. insbesondere Kinder, die Milch

roh getrunken haben, und wie lange dies geschehen ist. Sobald

diese Gegenstände festgestellt sind, soll dann von dem Tierarzt

das gesammelte Material dem Kreisarzt übersandt werden, welcher

seinerseits wieder zu untersuchen hat, welche Wirkung der Genuß

der tuberkuloschaltigen Milch bei den betreffenden Personen hervor

gerufen hat. Befindet der Kreisarzt eine dieser Personen als

tuberkulös, so hat er den Befund aufzunehmen und das Material

an das Kaiserliche Gesundheitsamt, Berlin NW., Klopstockstr. 19

weiter zu geben, und von dort geschieht dann die weitere Unter

suchung.

Es ist in diesen Ausführungen nicht darauf Bezug genommen,

daß die Kreistierltrzte darin mitzuwirken hatten,‘ sondern es ist

einfach die Rede von dem Tierarzt. Bei dieser Sache, die, wie

ich schon anfangs ausführte, speziell auf den Nachweis der Iden

tität der tierischen und menschlichen Tuberkulose hinzielt, liegt:

meines Erachtens speziell heute, wo die Tuberkulose noch nicht

in das Viehseuchengesetz aufgenommen ist, aber auch gar kein

Grund vor, speziell mit dieser Aufgabe nur beamtete Tierärzte

zu betrauen.’ Es ist ganz richtig in der Verfügung zuerst gesagt,

daß zunächst die Herdbuch-Gesellschaftcn dabei in Betracht kommen

und erst später auch eventuell aus privaten Tierbestiinden Material

erwartet werde. Ob aus den Privatbeständen sehr viel Material

einlaufen wird, ist für mich eine große Frage.

Zurzeit ist doch unser Standpunkt folgender: Die Ermittlung

menschlicher Tuberkulose ist natilrlich Sache des Hausarztes.

Die Ermittlung der Eutertuberkulose, auf welche die Verfügung

sich bezieht, ist bei dem jetzigen Stande der Dinge Sache der

tierärztlichen Praxis. Es ist ausdrücklich auf die Herdbuch

Gesellschaften, Landwirtschaftskammern Bezug genommen.

Ich möchte dieses Thema nicht verlassen, ohne auf die doch

immer mehr akut werdende Frage der Mitwirkung der Privat-Tier

ltrzte bei der Tilgung einiger Tierseuchen einzugehen.

Es gibt schon sehr lange eine exakte Seuchentilgung in der

Menschenheilkunde, und die Medizinalbeamten haben unter fast den

selben Bedingungen ihre Tätigkeit zu entwickeln wie die Veterinär

beamten. Man kann also doch etwas in die Zukunft hineinsehen,

wenn man beide miteinander vergleicht.

In der Anweisung des Ministers der geistlichen, Unterrichts

und Medizinalangelegenheiten zur Ausführung des Gesetzes betreffend

die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten vom 28. August 1905

sind Hinweise erlassen worden, welche sich auf ‚die einzelnen

Krankheiten beziehen, bezüglich welcher diese Anweisung in Kraft

getreten ist, also auf Cholera, Diphtherie, Fleckfieber, Kindbetttieber,

Lungen- und Kehlkopftuberkulose, Milzbrand, Pest, Pocken, Reiz,

Rückfallfieber, Ruhr (übertragbare), Scharlach, Aussatz, Tollwut,

Unterleibstyphus, Genickstarre. Zu jeder dieser menschlichen

Seuchen ist eine Anweisung ergangen, welche sich auf die Anzeige

pflicht usw. bezieht. Es sind dann bestimmte Briefe gedruckt

worden, welche an die Ärzte abgegeben werden und die Ärzte und

das ärztliche Hilfspersonal geben dann diese Briefe weiter.

Es heißt dann in dem Artikel über die Ermittlung der Krank

heiten z. B. in ‚S 5 bei Diphtherie: „Mit der Ermittlung der Fest

stellung des ersten Falles der Diphtherie, sofern er nicht von einem

Arzte angezeigt wird, hat: die Polizeibehörde, sobald ihr die Anzeige

zugegangen oder der Ausbruch der Krankheit auf andere Weise zu

ihrer Kenntnis gelangt ist, unter Übersendung der Abschrift dieser

Anzeige einen Arzt zu beauftragen. Sie soll dazu in der Regel

behufs Kostonersparnis den nächst erreichbaren Arzt wählen.“

Es sind dann noch bezüglich des Arztes genaue Anweisungen

gegeben, wie er sich bei der Eruierung der Krankheitsursacbe sowie
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über die Art der Ansteckung zu informieren hat. Es heißt dann

weiter im 5 9: „Wenn besondere Verhältnisse es erforderlich machen,

so ist vorher das Gutachten des beamteten Arztes einzuholen und

ihm zu diesem Zwecke das Ergebnis der Ermittlung und das Gut

achten des mit der Feststellung beauftragten Arztes mitzuteilen.“

Es ist dies in der Anweisung für Diphtherie ausgeführt; in der

selben Weise ist diese Anweisung gegeben für Scharlach. Bei

anderen Seuchen wieder, wie Milzbrand beim Menschen und Rotz

beim Menschen, spricht die Anweisung im 5 6 in jedem ersten Falle

von der Zuziehung des beamteten Arztes.

Wenn es sich nun bei der Tuberkulose um eine jedesmalige

kreistieriirztliche Feststellung handeln sollte, so würde das eine

ganz enorme Häufung der Tätigkeit des Kreistierarztes sein, denn

man kann nicht damit rechnen, daß nur wirklich Eutertuberkulose

dem beamteten Tierarzte angezeigt wird, sondern es werden in einer

Unzahl von Fällen andere Erkrankungen des Euters oder eines

Euterviertels zur Anzeige gelangen. Es würde dann die Pflicht des

beamteten Tierarztes sein, eine exakte Untersuchung zu veranstalten,

um zunächst einmal klar zu sehen, welchen pathologischen Prozeß

er vor sich hat. Ich denke mir eine derartige Arbeit, und ich habe

augenblicklich die Verhältnisse in meinem Kreise mit über

100 Molkereien vor Augen, durchaus nicht einfach.

Nun bitte ich aber zu bedenken, daß nicht allein die Tuber

kulose, sondern daß in manchen Landesteilen bereits die Druse in

das Viehseuchengesetz aufgenommen ist, daß außer der Druse jeden

falls in allernächster Zeit, mindestens fllr die Großstädte, — in

anderen Teilen ist es bereits geschehen, — die Brustseuche mit

ihren Anhängseln aufgenommen wird. Es ist nicht ausgeschlossen,

daß in absehbarer Zeit einmal die Bände der Hunde unter das

Viehseuchengesetz kommen wird. ‘

Wenn wir uns _bei allen diesen Seuchen nun strikt abschließen

wollten und von dem Grundsatz ausgehen, daß uns niemand bei

der Tilgung aller dieser Seuchen helfen soll, dann glaube ich wohl,

werden wir uns selbst, als auch der Staat wird sich dabei schlecht

stehen. Ich bin der Überzeugung, daß wir doch nicht eine solche

unüberschreitbare Scheidewand ziehen können

beamteten Tierarzt und dem Privattierarzt, für die Dauer wenigstens

nicht, daß wir ihm sagen, jede Seuchentilgung und alle mit der

Seuchentilgung zusammenhängenden Funktionen gehören nur in das

Gebiet des beamteten Tierarztes und niemand darf nur dabei helfen,

sondern ich glaube eher, daß wir die Hilfe des privaten Tierarztes

nicht so von der Hand weisen, und daß wir ihn genau wie in der

Mensehenheilkuude, einen gewissen Teil der Seuehentilgung, für

solche Seuchen, die ich bereits genannt habe, überlassen müssen,

und zwar überlassen müssen, sowohl im Interesse der Seuchen

tilgung. als auch in unserem eigenen Interesse.

Der Vorsitzende spricht dem Referenten den Dank der Ver

sammlung für den Vortrag aus.

In der Diskussion spricht Dr. Froehner-Groß-Strehlitz Zweifel

aus, daß die von dem Referenten vorgetragenen Anschauungen,

soweit sie verallgemcinernd auf eine Mitbeteiligung der nicht

beamteten Tierärzte an der Bekämpfung der Vichseuchen hinzielen,

von der Mehrzahl der Kreistierärzte gebilligt werden. Die Mehrzahl

der Kreistierärzte, insbesondere im Westen der Monarchie,

haben noch mehr als genügend Zeit, die veterinärpolizeilichen

Geschäfte allein zu erledigen. Der Staat habe eine Truppe von

500 rüstigen, diensteifrigen und arbeitsfreudigen Beamten zur Er

ledigung der veterinärpolizeilich-technischen Geschäfte und brauche

dazu in der Regel keine Privattierärzte.

Schaumkell-Hagen gibt seinem Verwundern Ausdruck, daß

der Referent die zur Besprechung stehende Verfügung zum Ausgangs

punkt von Ausführungen mache, die für die Kreistierärzte außer

ordentlich schwerwiegend seien, indem er weit über den Inhalt

jener Verfügung hinaus ganz allgemein für die Mitbeteiligung der

nicht beamteten Tierärzte an der Ausführung des Viehseuchen

gesetzes plädiere. Eine solche Auslegung jener Verfügung, wie

sie jedenfalls in den vom Referenten gezogenen allgemeinen

Schlußfolgerungen gar nicht beabsichtigt sei, müsse befremden.

Schaumkell unterbreitet der Versammlung folgenden Antrag:

Der Verein beamteter Tierärzte Preußens erklärt nach An

hörung des Referaten des Dr. J cß, daß er sich zu den dort

zwischen dem‘

 

 

gemachten Ausführungen in einigen wesentlichen Punkten nicht

bekennen kann. Insbesondere erklärt der Verein, daß vor

dcrhand keine Notwendigkeit besteht, die nicht be

amteten Tierärzte zur Mitwirkung in der Ausführung der

Veterinärpolizei heranzuziehen.

Dieser Antrag wird mit allen gegen eine Stimme angenommen.

Zu Punkt 3 der Tagesordnung: Einleitung der Besprechung

über die Ministerialentwürfe zur

Bekämpfung der Schwelncseuchon

erhält zunächst das Wort: -

Graffunder-Landsberg a. W.: Meine Herren! Es muß hervor

gehoben werden, daß die Ministerialkommission bei der Abfassung

dieser Entwürfe vor eine schwierige Aufgabe gestellt war, da nicht

nur vcterinärpolizeiliche, sondern land— und volkswirtschaftliche

Interessen dabei zu berücksichtigen waren. Insbesondere galt es mit

Rücksicht auf die intensive Fleischproduktion eine zu starke Störung

in der Schwcinehaltung durch zu scharfe veterinärpolizeiliche Maß

nahmen in Zukunft möglichst zu vermeiden.

Nach den bisherigen Erfahrungen ist es bis heute nicht ge

lungen, die Schweincseuche durch diejetzigen veterinärpolizeilichcn

Bestimmungen erfolgreich zu bekämpfen

Bei der ungemein starken Ausbreitung und dem eigenartigen

Charakter der Schweineseuche dürfte nach Ansicht der Mehrzahl

der Tierärzte eine gründliche Tilgung derselben nur von nach

folgenden Maßnahmen abhängig sciu, und zwar:

1. von einer einwandfreien, möglichst frühzeitigen aktiven

Immunisierung der Ferkel;

2. von einer naturgemäßen Aufzucht derselben;

3. von der Herauszüchtung von mehr widerstandsfähigen

Rassen;

4. von entsprechenden veterinärpolizeilichen Maßnahmen, die

aber verschiedentlich und getrennt für Schweinehaltungen, Schweine

mästereien und ftlr Stammziichtereien erlassen werden müßten.

Was die bisherigen, leider häufig erfolglosen Immunisierungs

methoden gegen die Schweineseuche und Schweinepest anbelangt,

so halten die in Frage kommenden Institute und sonstigenl‘orscher

nicht geruht, auf diesem Gebiete weiter zu arbeiten. Es ist

Hoffnung vorhanden, daß in absehbarer Zeit neue Methoden, sei

es auf dem Gebiete einer neuen Serum-Immunisierung, sei es auf

dem Gebiete der neuen Bailschen Aggressivtheorien, zur Verfügung

stehen werden

Was die Aufzucht und sonstige Züchtungsfragen anbelangt, so

ist dieses Sache der landwirtschaftlichen Züchter.

In veterinärpolizeilichen Fragen, wo es sich um Gesundung

und Gesundheitserhaltung der landwirtschaftlichen Hautiere handelt,

ist die Mitwirkung der Tierärzte, speziell der beamteten Tierärzte,

unerläßliche Bedingung.

Was nun den vorliegenden Entwurf über Bekämpfung der

Schweinescuche anbetrifft, so würde ich in der Anlage I unter V,

S. 4 bei der Definition: „Als Schweineseuche im veterinärpolizei

liehen Sinne ist die ansteckende, in der Regel in der Form einer

Entzündung der Brustorgane verlaufende Krankheit der Schweine

nur anzusehen, sofern sie mit erheblichen allgemeinen Störungen

einhergeht“ das Wort „erheblich“ fortlassen, weil es bei den Tier

ärzteu zu Irrtümern Veranlassung geben könnte, indem der eine

oder andere den betreffenden Fall noch nicht für so erheblich er

achtet, um ein veterinärpolizeiliches Einschreiten zu veranlassen.

Desgleichen dürftein derFleischbeschaubeigeschlachtetcn Schweinen,

bei denen nur gewisse, der chronischen Schweineseuche ähnliche

Änderungen der Brustorgane ohne weitere erhebliche Abweichungen

ermittelt werden, die Einstellung des veterinärpolizeilichen Ver

fahrens von dem Nichtvorhandenscin anderer Schweine in dem

Ursprnngsbestande bzw. von der Seuchefreiheit desselben abhängig

gemacht werden.

In Anlage V behandelt der 5 3 die Feststellung der Seuche

durch den beamteten Tierarzt.

Da erfahrungsmäßig die Diagnose Schweineseuche, bei der oft

latent verlaufenden chronischen Schweineseuche in einem Bestande

häufig nur durch die Sektion, durch den bakteriologischen Nach

weis und die diagnostische Impfung einwandfrei zu erbringen ist,

so wäre ein Zusatz in diesem {ä 3 dahingehend wünschenswert,
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daß, im Falle kein Sektionsmaterial in einem Bestande zur Ver

fügung steht, die Tötung eines verdächtigen Tieres nach dem Gut

achten des beamteten Tierarztes und auf Erfordern desselben im

Sinne eines bereits bestehenden, darauf bezüglichen Ministerial

erlasses in jedem Falle im veterina'trpolizeiliehen Interesse zu er

folgen hat.

In 5 4, Ziffer 3, Absatz 4 soll eine Erleichterung der bisherigen

Maßnahmen dahingehend erfolgen, daß die Einfuhr gesunder Schweine

in gesperrte Gehöfte in Zukunft gestattet ist. Im wirtschaftlichen

Interesse wäre diese Maßnahme für die Schweinemästereien von

Vorteil, für Zuchtbetriebe bzw. Stammzüchtereien von veterinär

polizeilichem Standpunkte dagegen nicht, da durch die Neu

einstellung die Gefahr der Übertragung auf die neuen Tiere und

die dadurch entstehende Verlängerung des Seuchenstandes, sowie

eine Erschwerung der Tilgung gegeben ist.

Inwieweit dieser neue ‚S 4 sich mit der Reichsgerichtsentscheidung

vom 4. Oktober 1898, welche das Einstellen von der Seuche

empfänglichen Tieren in gesperrte Gehöfte, Ställe usw. verbietet,

abfinden könnte, vermag ich nicht zu beurteilen.

Da in dem Entwurfe besondere Maßnahmen für die Stamm’

zuchten in Aussicht gestellt sind, so halte ich die Kontrolle dieser

Zuchten durch die beamteten Tierärzte für wünschenswert.

Im 5 6 sind die Pflichten der Besitzer betreffend die Vernich

tung der Seuchenkadaver vorgeschrieben, ohne daß hierbei die

vielfachen noch zu Recht bestehenden Abdeckerciprivilegien berück

sichtigt werden wären. Eine dahingehende Abänderung dieses ä ö

dürfte sich empfehlen.

Weitere Bemerkungen über diesen Entwurf habe ich nicht zu

machen.

Graul-Altdamm als Korreferent in dieser Sache führt dazu

folgendes aus:

M. H.! Von den drei Entwürfen zu Anweisungen zur Bekämpfung

der Schweineseuchen enthält der für die Schweinepest, dem

Charakter dieser Seuche entsprechend, die schärfsten Bestimmungen.

Die wichtigsten davon will ich kurz anführen und auf einige

Punkte dabei besonders aufmerksam machen.

5 1 des Entwurfs verpflichtet den Besitzer von Schweinen zur

Anzeige eines Seuchenfalles. Nach den Bestimmungen der Bundes

Instruktion zum Reichsviehseuchen-Gesetz sind auch Tierärzte,

Pfuscher, Fleischbeschauer und Abdeckcr zur Anzeige verpflichtet.

Es wäre zweckmäßig, die Anzeigepflicht auf die Laienimpfer und

die Schweineversicherungsvereine auszudehncn. Die kleinen so

genannten Schweinekassen tragen oft zur \'erheimlichung von

Seuchenfällen bei. Die Mitglieder bestehen meist aus kleinen

Leuten, die ihre Schweine aus dem Hausierhandel und dabei auch

häufig kranke Schweine beziehen. Kommen bei den versicherten

Schweinen Todesfälle vor, so wird von den Besitzern die Anzeige

bei der Kasse in jedem Falle gemacht, um die Entschädigung zu

erhalten. Der Schadenfall wird von der Kasse auch meist rasch in

der Weise erledigt, daß die Schweinekadaver auf einer gemein

schaftlichen Wage von den Vertrauensmännern abgewogen werden,

und daß nach dem Gewicht der Verlust entschädigt wird; damit

ist dann die Sache erledigt. Der Tierbcsitzer glaubt an einen ge

wissen öfl'entlichen Charakter der Kasse und mit der Anzeige bei

dieser seine Pflicht getan zu haben; die Kasse ist zur Anzeige

nicht verpflichtet, folglich unterbleibt die Anzeige ganz. Zuweilen

tritt dabei auch ein Laienimpfer in Tätigkeit, der mit Rotlauf

serum gegen alle Schweinekrankheiten zu Felde zieht. Da er

meist ein Vertrauensmann der Versicherung ist und seine Impf

tätigkeit auf die Mitglieder der Versicherung beschränkt, so fällt

sie nicht unter den Begriff der gewerbsmäßigen Ausübung der

Tierheilkunde und somit die Anzeigepflicht weg.

Nach ä 2 hat die Ortspolizeibehörde in jedem Falle von

Schweinepest den beamteten Tierarzt zur Feststellung zuzuziehcn

und bis dahin die verdächtigen Tiere abzusperren.

9 4 bestimmt die Schutzmaßregeln:

l. Aufnahme .des verseuchten Schweinebestandes nach Zahl

und Gattung durch Ortspolizeibehörde und beamteten Tierarzt und

Ermittelungen über Ursprung und Verbreitung der Seuche.

2. Bekanntmachung des Seuchenfalles und Seuchengehöftes.

 

3. Stallsperre für pestkranke, pestverdächtige und auch für

ansteckungsverdächtige Schweine.

4. Einfuhrverbot neuer Schweine in das Seuchengehöft.

5. Ausfuhrverbot pestkranker oder -verdächtiger Schweine,

auch zum Schlachten.

Gemäß 5 6 hat die Beseitigung der Kadaver gefallener Schweine

durch Kochen oder Dämpfen oder durch Vcrgrabcn zu erfolgen.

Wie schon der Herr Vorredner betonte, ist das Recht der privile

gierten Abdeckereien auf die Kadaver an Seuchen gefallener

Schweine zweifelhaft; es erfolgt jedoch meist ihre Ablieferung an

die Abdeckercien. Im Widerspruch zu den Bestimmungen des Ent

wurfs werden in den Abdeckereien die Schweinekadaver vielfach

abgchäutet, und die Leder finden in der Industrie zu Sätteln,

Buchrücken usw. Verwendung. Da beim gewöhnlichen Schlachten

die Schweine nicht abgehiiutet werden, so kann man annehmen,

daß das ganze Schweinsleder von gefallenen Schweinen, d. h. zum

allergrößten Teile von scuchenkrankcn Schweinen stammt. Sofern

diese Häute vor ihrer Abgabe in den Abdeckereien sicher des

infiziert würden, stünden der Gewinnung der Häute vetcrinärpolizei

liebe Bedenken nicht entgegen. Solange sich aber die Abdeckercien

in Einzelbesitz befinden, erscheint eine Desinfektion ausgeschlossen

und die Enthäutung der Seuchcnkadaver mit Rücksicht auf die

Möglichkeit einer Seuchenverschleppung bedenklich.

5 8 behandelt das Erlöschen der Seuche. Der beamtete Tier

arzt hat danach in jedem Falle die Seuchenfreiheit eines verseucht

gewesenen Bestandes festzustellen und die Desinfektion anzuordnen,

gleichzeitig auch den Zeitpunkt anzugeben, an dem mit der Des

infektion zu beginnen ist. Der letztere Punkt ist aus dem Grunde

wichtig, weil nach ä 9 die Prüfung der Desinfektion erst frühestens

vier Wochen nach der Feststellung der Seuchenfreiheit erfolgen darf.

In manchen Beständen wird die Feststellung der Seuchenfreiheit

oft dadurch um Wochen und Monate verzögert, daß in dem Be

stande Kämmerer vorhanden sind, die, obwohl wertlos und ohne

Hoffnung auf Heilung oder wirtschaftliche Ausnützung, von den

Besitzern nicht beseitigt werden. Für olche Fälle, die namentlich

in ganz kleinen Beständen häufiger vorkommen und die Gemeinden

lange Zeit verseucht halten, miißte die Tötung der Kümmcrer an

geordnet werden können. Die Möglichkeit dazu. würde die Ein

führung einer Zwangsschweineversicherung gewähren.

Schließlich ist noch zu erwähnen, daß dort, wo Schweineseuche

und -Pest nebeneinander auftreten, die Bestimmungen für Schweine

pest in Kraft treten.

Bei der Eröfl‘nung der Diskussion über Punkt 3 der Tages

ordnung bemerkt Gundelach-Magdeburg:

Meine Herren! Nach dem Entwurf Anlage I ist, „wenn bei

einem geschlachteten Schwein nur der chronischen Schweineseuehe

ähnliche Veränderungen der Brustorganc ohne weitere erhebliche

allgemeine Stömngcn ermittelt werden, dieser Befund nicht zum

Ausgangspunkt von veterinärpolizeilichen Maßregeln zu machen“.

Hierzu bemerke ich, daß die im Entwurfe genannten klinischen

ärscheinungen, die für erhebliche allgemeine Störungen sprechen,

nämlich Fieber, Störungen der Futteraufnahme und Mattigkeit, in

den meisten Fällen von dem die Schlachtviehbeschau ausübenden

Beschauer nicht eruiert werden. Bei der Schlachtviehbeschau der

Schweine werden bekanntlich Temperaturmessungen behufs Fest

stellung von Fieber nicht ausgeführt. Auch kann der Beschauer

meist eine Störung der Futteraufnahme nicht ermitteln, da die

Schweine vor dem Schlachten in der Regel nicht mehr gefüttert

werden. Ferner ist der Beschauer vielfach nicht in der Lage, fest

zustellen, ob eine etwa vorhandene Mattigkeit auf eine Krankheit,

im gedachten Falle auf Schwcineseucbe, oder auf andere Ursachen

(Transporte, ungewohnte Bewegung usw.) zurückzuführen ist.

Außerdem sind bei geschlachteten schweineseuchekranken

Schweinen, selbst bei solchen, die mit der akuten pektoralen Form

behaftet sind, „trübe Schwellung oder fettige Metamorphose der

Leber, des Herzmuskels, der Nieren usw. verhältnismäßig seltene

Erscheinungen. So fand sich z. B. im Schlachthof zu Magdeburg

im Jahre 1905 bei 29 Schweinen eine hochgradige akute Schweine

seuche vor, ohne daß an den übrigen Organen (Leber, Herz, Nieren,

Milz usw.) eine trübe Schwellung vorhanden gewesen wäre. Wird

der Entwurf Gesetz, so wird nur noch in wenigen Fällen der
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Befund bei der Schlachtung zum Ausgangspunkt von veterinär

polizeilichen Maßregeln gemacht werden dürfen. So gelangten er

hebliche allgemeine Störungen von 586 während der letzten drei

Jahre im Magdeburger Schlachthof getöteten schweinescuchekranken

Schweinen nur bei 46 Schweinen zur Beobachtung.

Die segensreiche Tätigkeit der Fleischbeschau, Seuchenherde

aufzudecken, die sonst der Veterinärpolizei entgangen wären, wird

dann zukünftig hinsichtlich der Schweinescuche meist in Wegfall

kommen.

Ich glaube kaum, daß man die Schweineseuche erfolgreich be

kämpfen wird, wenn man auf die Ermittlung von Seuchenausbriichen

durch die Fleischbeschaucr in den meisten Fällen Verzicht leistet.

(Fortsetzung folgt.)

Zum Gesetzentwurf über den Versicherungsvertrag.

Der Gesetzentwurf über den Versicherungsvertrag, über

welchen in nächster Zeit der Reichstag Beschluß zu fassen hat,

zieht auch in einzelnen Bestimmungen die tierärztlichen Kreise

in Mitleidenschafi, indem darin dem approbierten Tierarzte der

Sachkundige, oder wie er sonst genannt wird, der Kurpfuscher,

als gleichberechtigt zur Seite gestellt wird.

ä 120 des Gesetzes über den Versicherungsvertrag lautet:

Erkrankt das versicherte Tier oder erleidet es einen Unfall,

so hat der Versicherungsnehmer, sofern die Erkrankung oder

der Unfall nicht unerheblich ist, unverzüglich einen Tierarzt

oder wenn dies untunlich ist, einen Sachkundigen zu

zuziehen.

Nach ä 123 soll der Versicherer von der Verpflichtung zur

Leistung frei sein, wenn der Schaden durch schwere Mißhandlung

oder Vernachlässigung des Tieres seitens des Versicherungs

nehmers herbeigeführt wird. In diesem Paragraphen ist weiter

ausgeführt, daß es insbesondere als schwere Vernachlässigung

zu gelten hat, wenn bei einer Erkrankung oder einem Unfalle

die Zuziehung eines Tierarztes oder eines Sachkundigen

der Vorschrift des g 120 zuwider unterlassen werden ist.

Nach ä 124 darf der Versicherungsnehmer auch ohne die

Genehmigung der Versicherungsgesellschaft die Nottötung vor

nehmen, wenn durch das Gutachten eines Tierarztes, oder

falls die Zuziehung eines Tierarztes untunlich ist, zweier

Sachkundigen vor der Tötung festgestellt worden ist, daß

die Tötung notwendig ist, und die Erklärung des Versicherers

nicht abgewartet werden kann.

Die tierärztliche Wissenschaft steht heute auf einer so

hohen Stufe, und es werden an die wissenschaftliche Ausbildung

der Tierärzte so hohe Anforderungen gestellt, daß es ganz

eigentümlich berühren muß, wenn dann plötzlich in einem so

wichtigen Gesetzentwurf, wie der vorliegende, dem Kurpfuscher

tum die Möglichkeit eröffnet wird, gleiche Befugnisse wie die

wissenschaftlich ausgebildeten Tierärzte auszuüben. Was bisher

zur Hebung des tierärztlichen Standes geschehen ist, erleidet

durch die hervorgehobenen Bestimmungen des Gesetzentwurfes

über den Versicherungsvertrag eine erhebliche Beeinträchtigung,

und sollten sich die tierärztlichen Kreise ganz energisch gegen

die drohende Beeinträchtigung ihrer Interessen zusammen

schließen. Durch geeignete Petitionen dürfte sicher noch eine

rechtzeitige Abänderung der erwähnten Gesetzentwurfs

bestimmungen herbeizuführen sein.

Betrachtet man die erwähnten Paragraphen näher, so muß

es auch sofort auffallen, daß dieselben auf Zustände zugeschnitten

sind, wie sie zwar früher einmal bestanden haben, aber heute

längst nicht mehr bestehen. Es ist heute überall möglich, recht

 

zeitig tierärztliche Hilfe zu erlangen. Selbst dort, wo moderne

Befördernngsmittel in Gestalt von Bahnverbindnngen nicht aus

reichend sind, kann der Tierarzt doch unschwer erlangt werden,

denn er sorgt durch Haltung von Geschirr, Fahrrad usw. dafür,

daß er rasch an Ort und Stelle erscheinen kann. Gerade dem

auf Landpraxis angewiesenen Tierarzt erwachsen aber durch

diese unentbehrlichen Beförderungsmittel erhebliche Kosten, die

nur durch restlose Tätigkeit aufzubringen sind. Wenn nun aber

durch Gesetzesbestimmungen die Zuziehung von Kurpfuschern

gewissermaßen protegiert wird, so liegt es klar auf der Hand,

daß die tierärztliche Praxis dadurch eine erhebliche Beein

trächtigung erleiden muß, zumal die Gesetzentwurfsbestimmungen

so unbestimmte Ausdrücke enthalten, daß der Versicherungs

nehmer in den meisten Fällen die Wahl hat, ob er einen Tier

arzt oder einen Kurpfuscher zuziehen will. Der Versicherungs

nehmer kann in den meisten Fällen kaum beurteilen, ob die Er

krankung oder der Unfall unerheblich ist, und er wird in den

meisten Fällen die Zuziehnng eines Tierarztes für untunlich

erklären, wenn ihm dies aus gewissen Gründen einfach nicht paßt.

Es kann nur anerkannt werden, daß eine größere Anzahl

Viehversicherungsgesellschaften die Zuziehung tierärztlicher

Hilfe in Krankheits- und Schadentällen direkt vorschreiben,

denn damit leisten sie allen Teilen einen Dienst, und nicht zum

wenigsten ist diese Vorschrift im Interesse des Versicherungs

nehmers aufgestellt werden, denn nur durch rechtzeitige Zuziehung

tierärztlicher Hilfe können drohende Verluste im Viehbestand

eingeschränkt werden.

. Auch für die Viehversicherungsgesellschaften sind die er

wähnten Bestimmungen von schwerster Tragweite, denn mit der

~ dem Versicherungsnelnner eingeräumten Berechtigung, sich in

Krankheits- und Schadenfällen des Rates von Kurpfuschern zu

bedienen, wächst das Risiko der Versicherungsgesellschaften

ins ungemessene. Auch wenn der Kurpfuscher das Beste will,

wird das Wollen doch am Können scheitern, dann der nicht

wissenschaftlich gebildete Sachkundige bzw. Kurpfuscher ist gar

nicht in der Lage, eine sichere Diagnose zu stellen und eine

rationelle Behandlung unter Benutzung der neuesten Errungen

schaften der Wissenschaft auszuführen. Geradezu unverständlich

ist es, daß das Gutachten zweier Sachkundigen bzw. Kurpfuscher

ausreichend sein soll, die Versicherungsgesellschaft zur Ent

schädigungsleistung zu verpflichten, wenn die Nottötung ohne

Genehmigung der Gesellschaft erfolgt ist, wenn nur die Not

wendigkeit der Nottötung vor deren Vornahme festgestellt

wurde. Daß hierbei häufig Irrtümer zu ungunsten der Ver

sicherungsnehmer und der Versicherungsgesellschaft unterlaufen,

bedarf keiner besonderen Ausführung. Indessen haben wir es

hier lediglich zunächst mit dem darin liegenden Eingrifl"e in die

bisherigen Rechte des approbierten Tierarztes zu tun.

Es wird dringend empfohlen, durch Petitionen an den

Reichstag eine Abänderung der schwerwiegenden Bestimmungen

in den ää 120, 123 und 124 des Gesetzentwurfes über den Ver

sicherungsvertrag zu fordern und damit die berechtigten Interessen

des tieriirztlichen Standes zu wahren.

O. Klingner, Tierarzt.

Tierarzt und Viehversichernng.

Von Dr. Ellinger-Neustadt a. d. Orlzi.

Wer unter den Tierärzten hätte nicht schon Schwierigkeiten

im schriftlichen und geschäftlichen Verkehr mit den Vieh
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versichernngsgesellschaften gehabt. Es ist hierüber schon wieder

holt ausfiihrlich geschrieben worden. Ich verweise auf die Ver

handlungen des Deutschen Veterinärrates, Breslau 1906, Beilage

zur B. T. W. 1906, Nr. 110 und auf Kopp, Der Kreistierarzt in

seinen Beziehungen zur Tierversicherung, auf die Verhandlungen

des Vereins rheinischer Tierärzte in Neuenahr, sowie auf das

in der Rundschau abgedruckte Rundschreiben von Reg-Rat Feist

in Straßburg. Aus alledem geht aber ein Punkt nicht hervor,

der verdient, mit großen Lettern gedruckt zu werden:

Die Stärke einer jeden Versicherungsgesellschaft

liegt in deren Akten, mithin in der Aufbewahrung der

in jedem Falle geführten Korrespondenz.

Es ist daher unbedingt wichtig und notwendig, daß jeder

Tierarzt, der mit Viehversicherungsgesellschaften zu tun hat,

sich ein Versicherungsjournal (Versichernngsbuch, Pferde

bnch) anlegt, worin der gesamte Briefwechsel mit den einzelnen

Gesellschaften unter genauer Bezeichnung der Zeit, des Be

sitzers, des Tieres, der Krankheit usw. wortgetreu verzeichnet

ist. Auf diese Weise gelingt es, Irrtümer zu vermeiden und

jederzeit sich über jeden einzelnen Fall zu orientieren.

Bedenkliche Zustlnde auf dem Gehlet der Vlehversleherung.

In den Leipziger Neuesten Nachrichten (30. Nov. und 3 Dez. 1905)

ist ein Artikel erschienen, welcher sich mit der Viehversichcrung

befaßt und folgende, für den Laien gewiß interessante und über

raschende Mitteilungen aus diesem Gebiete macht. Bei der All—

gemeinen Deutschen Viehversicherungsgesellschaft A.-G. zu Berlin

beanspruchen die Geschäftsspesen 77‘‚/2 Proz. der Prämien; bei der

Hallensia zu Halle 66 Proz.; bei der Norddeutschen Viehversicherungs

gesellscbaft zu Hamburg 76 Proz.; bei der Veritas, Berliner Vieh

versicherungsgescllschaft, 70 Proz.; bei der Viehversicherungsgesell

ischaft A.-G. ‘zu‘ Plan i. M. 74 Proz.; bei der Perlebergcr Vieh

versicherungsgesellschaft 40 bis 44 Proz. Mit Recht wird die Frage

aufgeworfen, ob ein Geschäftszweig, der mit derartigen Unkosten

arbeitet, überhaupt daseinsberechtigt sei, und warum nicht die Auf

sichtsbehörde einfach auf Grund des ä 67 des Aufsichtsgesetzcs

den weiteren Geschäftsbetrieb untersage. Bemängelt wird ferner

die ungenügende Höhe der Garantiefonds. wofür als Beispiele an—

geführt werden, daß bei der Allgemeinen Deutschen Viehver

sicherungsgesellschaft zu Berlin der Reservefonds ultimo 1904

47 927 M., Buchdarlehne und Bankschulden 153000 M. betrugen;

bei der Vcritas stehen einem Reservefonds von 68 537 M. Schuld

verschreibungen und Bankschulden von 129000 M. gegenüber. In

dieser Beziehung steht auch die Perleberger Gesellschaft keineswegs

glänzend da, indem ihr Reservefonds ultimo 1904 230 254 M. be

trug, während sich die Bankvorschiissc und Bankschulden auf

1 415 509 M. bezifferten, deren Deckung fast ausschließlich in den

Außenständen bestand.

Statut

fir den stlndlgen Ausschull der internationalen tlerärztllchen Kongresse.

I. Zweck und Aufgaben des Ausschusses.

ä 1. Es wird ein ständiger Ausschuß der internationalen tier

ärztlichen Kongresse gebildet. Zweck des Ausschusses ist die Her

stellung einer organischen Verbindung der aufeinander folgenden

internationalen tierärztlichen Kongresse und die Wahrung ihrer ge

meinsamen Interessen. ‘

ä 2. Der Ausschuß bildet das Organ. welches die Wünsche der

Kongresse den Staatsregierungen unterbreitet.

Er wacht über den Vollzug der Kongreßbeschlüsse und nimmt

nötigenfalls die Stelle des Exekntiv-Komitees ein, wenn letzteres

die Aufgaben nicht erfüllen sollte, welche ihm zufallen.

ä 3. Der ständige Ausschuß unterstützt das Exekutiv-Komitec

in der Vorbereitung und Einberufung des nächsten Kongresses. Er

stellt im Einvernehmen mit dem Exekutiv-Komitee die Tagesordnung

des nächsten Kongresses fest. Die hierauf bezüglichen Anträge

sind spätestens ein Jahr vor dem Zusammentreten des Kongresses

dem ständigen Ausschuß mitzuteilen.

5 4. Der Ausschuß ist berechtigt, Anträge zu stellen und dem

Kongreß zur Beschlußfassung zu unterbreiten. Außerdem nimmt

 
er mit dem Exekutiv-Komitee und den Sektionspräsidenten an der

Prüfung der Sektionsbeschlüsse teil, bevor sie der Hauptversammlung

unterbreitet werden.

ä 5. Im Falle absoluter Notwendigkeit, wenn nämlich jener

Staat, welcher den nächsten Kongreß eingeladen hat, den hierzu

bestimmten Zeitpunkt, ohne die entsprechenden Vorbereitungen ge

troffen zu haben, verstreichen läßt, oder wenn die Abhaltung des

nächsten Kongresses zum festgestellten Termin oder am bezeichneten

Ort die vitalen Interessen der Kongresse schädigen würde, steht

dem Ausschuß das Recht zu, den Zeitpunkt und den Ort des nächsten

Kongresses abzuändern. Zu einem solchen Beschluß ist jedoch die

Zustimmung von der Ausschußmitglieder nötig.

II. Organisation.

5 6. Der Ausschuß besteht in der Höchstzahl aus 25 Mitgliedern

und zwar aus:

a.) dem Präsidenten und dem GeneralSekrctär des Exekutiv

Kornitees des jüngsten Kongresses;

b) zwei Tierärzten des Landes, in welchem der folgende Kongreß

stattfindet, und

c) je einem Tierarzt, in der Gesamtzahl von2l, aus den übrigen

Staaten, welche am Kongreß amtlich beteiligt sind.

Die unter b) und c) bezeichneten Mitglieder werden jeweils von

der Hauptversammlung des Kongresses durch Akklamation oder

durch Majoritätsbesehluß erwählt. Bei Stimmengleichheit entscheidet

das Los.

Die Mitglieder des Ausschuß-Bureaus verbleiben von Rechts

wegen Mitglieder des ständigen Ausschusses, auch nach Beendigung

ihres Mandats, während des Zeitraumes bis zum nächsten Kongresse.

ä 7. Im Todesfall oder im Fall der Niederlegung des Mandates

wählt der Ausschuß einen neuen Vertreter. der bis zur Wiederwahl

des Ausschusses als‘ Mitglied im Amte bleibt.

_S 8. Der Ausschuß tritt unmittelbar nach Schluß des Kongresses

zusammen und wählt sein Bureau. Dasselbe besteht aus einem

Präsidenten, zwei Vize-Präsidenten. dcm Sekretär und einem zweiten

Sekretär, der zugleich Rechner ist. Die Wahl des Bureaus geschieht

durch Akklamation oder durch mündliche oder schriftliche Stimmen

abgabe. Die einfache Majorität entscheidet, bei Stimmengleichheit

das Los.

ä 9. Der ständige Ausschuß faßt seine Beschlüsse, so viel wie

möglich, auf dem Wege der schriftlichen Abstimmung.

Derselbe versammelt sich, wenn der Präsident es für unbe

dingt notwendig erachtet oder wenn es wenigstens ein Drittel der

Mitglieder wünscht. ’

In diesem Falle lädt er die Mitglieder des Ausschusses wenigstens

drei Monate vor jeder Versammlung unter Anfügung der Tages

ordnung ein und ernennt für jeden Beratungsgegenstaud einen Be

richterstatter und, wenn erforderlich, einen zweiten. Über ihre

Tätigkeit berichtet der Präsident, sowie der Rechner in jeder Ver

sammlung’ des Ausschusses.

Als Versammlungsort wird eine in Europa zentral gelegene

Stadt bezeichnet.

5 10. Die Mitglieder sind berechtigt, jederzeit Anträge zur Auf

stellung von Beratungsgegenständen an den Präsidenten zu richten.

Anträge, welche einen Monat vor der Versammlung des Aus

schusses dem Präsidenten zugegangen sind, können noch auf die

Tagesordnung gesetzt werden. In diesem Falle sind die Gegenstände

den Mitgliedern des Ausschusses so bald wie möglich mitzuteilen.

5 11. Der Ausschuß ist beschlußfähig, wenn mindestens ein

Drittel der Mitglieder anwesend ist.

5 12. Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen und Ab

stimmungen.

Bei den Abstimmungen gibt die einfache Majorität den Aus

schlag, bei Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden.

5 13. Gegenstände, welche auf die Tagesordnung gebracht sind,

dürfen von derselben abgesetzt werden, wenn zwei Drittel der an

wesenden Mitglieder die Absetzung beantragen.

Anträge, die nicht auf die Tagesordnung gesetzt sind, aber

von mindestens einem Drittel der anwesenden Mitglieder unterstützt

werden, sind nachträglich auf die Tagesordnung zu setzen.

5 14. Über die Verhandlungen und Abstimmungen führt einer

der Sekretäre, gegebenenfalls ein von der Versammlung erwähltes

Mitglied. das Protokoll. Vor dem Abschluß der Sitzung ist das

Protokoll zu verlesen und nach etwaiger Berichtigung oder Er

gänzung "om Vorsitzenden, vom Protokollführer und von zwei

Mitgliedern zu unterzeichnen.

5 15. Der Präsident hat die Beschlüsse des Ausschusses aus

zuführen »

Eingaben und Gutachten, welche von dem Ausschusse be

schlossen sind, werden von dem Protokollführer unter Leitung des

Präsidenten ausgearbeitet und von dem Präsidenten sowie von dem

Sekretär unterzeichnet, an die betreffenden Adressen gerichtet und

versendet.

5 16. Der Präsident vertritt den Ausschuß. Er legt den

Staatsregierungen die Zusammensetzung und die Satzungen des

Ausschusses vor.
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517. Die Versammlungen des ständigen Ausschusses, ihre '

Tagesordnung sowie die gefaßten Beschlüsse werden, soweit sie ‘

ein allgemeines berufliches Interesse besitzen, einer möglichst

großen Anzahl tieriirztlicher Zeitschriften durch die Mitglieder des

ständigen Ausschusses zur Veröffentlichung übermittelt.

5 18. Bei Verhinderung des Präsidenten oder Sekretärs treten

der erste Vize-Präsident und der Rechner in das Amt ein.

Ill. Kosten.

519. Die Kosten, welche dem Bureau aus der Geschäfts

führung erwachsen, werden von der Kasse des vorausgegangenen

Kongresses getragen.

‘estgestellt in der am ‘.2. und 3. Juli 1906 in Baden-Baden ab

gehaltenen Versammlung.

Der Präsident: Dr. A. Lydtin. Der Sekretär: Dr. D. A. de Jong.

 

. Staatsveterinärwesen.

Redigiert von Freude.

Maul- und Klauenseuche.

Die Maul- und Klauenseuche gewinnt von Woche zu Woche

immer mehr an Umfang, und es hat fast den Anschein, als ob

wir vor einer erneuten Epidemie stünden, deren Tilgung noch

sehr viel Mühe und Kosten verursachen dürfte. Über die‘ Ur

sache und die Bedeutung dieses neuen Hervorbrechens der

Aphthenseuche hat sich Herr Prof. Dr. Schmaltz bereits in Nr. 48

der B. T. W. ausgelassen. Was den jetzigen Stand der Seuche

anbetrifi't, so meldet das Reichsgesnndheitsamt in der Nachweisung

vom 30. November 1906, daß an diesem Tage 69 Gemeinden

und 121 Gehöfte verseucht gewesen sind. Die größte Aus- =

breitung, 29 Gemeinden und 41 Gehöfte, besitzt die Seuche im 1

Reg-Bez. Stralsund, welcher als der ursprüngliche Herd dieser

neuesten Invasion angesehen wird. Aber auch im Reg-Bez.

Posen sind bereits wieder 5 Gemeinden und 14 Gehöfte be

troffen, desgleichen im Reg-Bez. Erfurt; im Reg-Bez. Magde- '

burg sind bis jetzt 9 Ausbrüche konstatiert. Auch in anderen

Provinzen ist die Maul- und Klauenseuöhe schon vorgedrungen,

und sind vereinzelte Seuchenausbrüche vorgekommen in den

Provinzen Brandenburg, Hannover und selbst in der Rhein

prova'nz. Nach den anderen Bundesstaaten fängt sie ebenfalls

schon an, sich auszubreiten; so sind vereinzelte Seuchenausbrüche ,

aufgetreten in: Bayern, Sachsen, Württemberg, Braunschweig und

Elsaß-Lothringen. In letzteren beiden Staaten breitet sie sich

ziemlich schnell aus. l

 

Braunschweig war am 15. Oktober.und Elsaß-Lothringen

am 31. Oktober noch seuchenfrei; am 30. November sind in

Braunschweig 3 Gemeinden und 9 Gehöfte und in Elsaß-Loth

ringen 8 Gemeinden und 10 Gehöfte betroffen.

Am 30. September d. J. wurden in ganz Deutschland nur

2 verseuchte Gemeinden und 4 Gehöfte nachgewiesen, von

denen 1 Gemeinde und 3 Gehöfte im Reg-Bez. Allenstein

lagen. Im Reg-Bez. Stralsund befand sich aber bereits 1 ver

seuchtes Gehöft. Im Bez. Allenstein ist seitdem die Seuche

erloschen, im Bez. Stralsund und von hier aus dann wieder

erfolgte jedoch ihre Weiterverbreitung trotz aller sofort an

gewandten Schutzmaßregeln, und so sehen wir denn im Bez.

Stralsund schon 4 Wochen später 7 Gemeinden und 12 Gehöfte,

nach 6 Wochen 18 Gemeinden und 28 Gehöfte und nach

8 Wochen 29 Gemeinden und 41 Gehöfte von der Maul- und

Klauenseuche betroffen. Zurzeit dürften noch eine Anzahl

Seuchenausbrüche mehr zu verzeichnen sein. Es zeigt dies,

mit welcher unheimlichen Schnelligkeit die Maul- und Klauen

seuche vorzudringen vermag, und wie gefährlich dieselbe hier

durch ist. Daß natürlich die Staatsregierungen diesem erneuten

gefährlichen Vorstoß der Seuche die ernsteste Beachtung widmen,

liegt auf der Hand. Der preußische Landwirtschaftsminister

hat den Regierungspräsidenten durch den Erlaß vom 13. No

vember 1906 neue Direktiven zur Bekämpfung der Maul- und

Klauenseuche gegeben, in welcher sehr richtig auf die Stall- \

 

sperre aller auf dem Seuchengehöft befindlichen Wiederkäuer

und Schweine ein besonderes Gewicht gelegt wird. Nur wenn

im Hinblick auf die Ernte oder die Ackerbestellung an einzelnen

Stellen unverhältnismäßige Härten durch die Anordnung der

Stallsperre hervorgerufen werden sollten, so dürften Ausnahmen

gemacht werden können. Der Herr Minister hat sich jedoch

die Entscheidung hierüber vorbehalten. Es ist nur zu billigen,

daß den unteren Polizeiorganen diese Entscheidung entzogen

ist, da diese erfahrungsgemäß nur zu leicht geneigt sind, in

veterinärpolizeilichen Dingen Milde walten zu lassen; eine solche

ist jedoch hier nicht am Platze. Dieser Erlaß nebst einer Zu

sammenstellung der im Falle eines Seuchenausbruchs zu er

i greifenden Maßnahmen ist in Nr. 50 der B. T. W. veröffentlicht.

Bei energischer Anwendung dieser Maßregeln wird es

hoffentlich bald gelingen, der Seuche Herr zu werden. Es ist

dies um so eher anzunehmen, als wir am Beginn des Winters

stehen und somit der Weidegang und die Feldarbeit als zwei

wesentliche Faktoren für die Verbreitung der Maul- und Klauen

seuche in Fortfall kommen. Auch der Viehverkehr pflegt im

Winter ein erheblich geringerer zu sein, wie in den übrigen

Jahreszeiten. Pr.

Mitteilungen über Seuchenausbrüche an die Kreis

‘ tieriirztermm """"'""" "*""“"'

Nach ä 12 des Reichsviehseuchengesetzes haben die Polizei

behörden, im Falle sie Kenntnis von einem Seuchenausbruch

oder von dem Verdachte eines solchen erhalten, sofort den be

amteten Tierarzt zuzuziehen. Es ist damit natürlich auch ge

meint, daß alle Anzeigen über tatsächliche oder vermutliche

Erkrankungen an anzeigepi‘lichtigen Seuchekrankheiten dem be

amteten Tierarzte unverzüglich zur weiteren Veranlassung zu

gesandt werden. Sehen wir uns nun einmal an, wie derartige

Mitteilungen in der Wirklichkeit gemacht werden. Ich will zu

nächst zum Lobe vieler Polizeibehörden bzw. Amtsvorsteher

hervorheben, daß sie sich befleißigen, in betrefl‘ der Mitteilung

über Seuchenausbrüche an den Kreistierarzt möglichste Be

schleunigung walten zu lassen. Dieses hat sich namentlich dort

gezeigt, wo dem Amtsvorsteher ein Telephon zur Verfügung

steht, und der Kreistierarzt gleichfalls Telephonanschluß besitzt.

In solchen Fällen erfolgen die Aufträge über Feststellung von

Seuchen meist nur noch telephonisch. Diese Art der Mitteilung

ist an sich sehr geeignet, das Verfahren der Ermittlung von

Seuchenausbrüchen sehr zu beschleunigen, es hat nur den einen

Nachteil, daß nicht selten Irrtümer bei Aufnahmen der Telephon

gespräche vorkommen, welche wieder Veranlassung zu um

stündlichen Rückfragen oder zu Zeitversäumnissen bei Aus

führung der Reisen geben können. Auch muß in der Wohnung

des Kreistierarztes stets jemand anwesend sein, um etwaige

Telephongespräche anhehmen zu können. Die sicherste und

zuverlässigste Art der Benachrichtigung bleibt demnach eine

schriftliche Mitteilung. Hierin lassen sich viele Amtsvorsteher

jedoch oft sehr viel Zeit. Nicht selten lassen sie eine Anzeige

drei bis vier Tage und noch länger liegen, ehe sie dem Kreis
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tierarzt dieselbe zugehen lassen. Ich habe Amtsvorsteher ge

kannt, die einmal in der Woche Amtstag hielten, und welche

die eingegangenen Anzeigen bis zu diesem Tage liegen ließen,

um sie dann erst weiter zu befördern.

Es betrifft dies hauptsächlich Anzeigen über Fälle von

Rotlauf oder Backsteinblattern. Wenn dann der beamtete Tier

arzt an dem Seuchenort ankommt, findet er entweder ein total

verfaultes Kadaver oder nur noch Reste von Pökelfleisch, oder

die Kadaver sind irgendwo unaufiindbar vergraben oder sonstwie

beseitigt. Die betr. Besitzer haben oft schon den Seuchenfall

vergessen und werden erst wieder durch das Erscheinen des

beamteten Tierarztes unliebsam daran erinnert. Letzterer kann

sich dann eventuell nur noch darauf beschränken, auf Grund

der ihm gewordenen Mitteilungen Seuchenverdacht festzustellen

und die Stalldesinfektion anzuordnen. Im Interesse einer

ordnungsmäßigen Seuchenbekämpfung liegt nun ein derartiges

Verfahren nicht. Fragen wir uns nun nach dem Grunde, wes

halb viele Amtsvorsteher die Weitergabe der Seuchenanzeigeu

vorziehen, so liegt das zweifellos an dem hiermit verbundenen

vermehrten Schreibwerk. Die Amtsvorsteher sind heute mit

Schreibereien geradezu überlastet, und da sie die Polizeigeschäfte

meist nur nebenbei betreiben, so lassen sie oft auch Sachen

liegen, denen eine schleunige Behandlung zukommt.

Die eingegangenen Seuchenanzeigen müssen protokolliert

oder abgeschrieben oder urschriftlich mit entsprechender Ver

fuguug versehen weitergegeben werden. Dieses alles nebst

Adresse und Frankatur erfordert eine mehr oder weniger lange

Zeit, welche oft nicht vorhanden ist, und Verzögerungen sind

dann unvermeidlich. Im Reg-Bezirk Danzig ist aus diesen

Gründen folgendes Verfahrea.-.in„(irebranch gekommen, welches

zuerst im Kreise Berent eingeführt und später auch von einigen

anderen Kreisen übernommen worden ist, und welches bestimmt

ist, die den Amtsvorstehern obliegende Schreiberei auf ein

Minimum zu beschränken. Das Landratsamt läßt Meldekarten

von nachstehender Form drucken:

Adreßseite.

Postkarte. Amtsstempel

des

An Landratsamts.

den Königlichen Krcistierarzt

Herrn N. N.

Frei lt. Avers Nr. 21. m

Kg]. Pr. Landrut. X.

Rückseite.

Meldekarte

über

seuchenverdächtige Erkrankungen von Tieren.

Unter . . . . . . . . . . . . (Tiergattung) des . . . . . . . . . . . . .

ist vermutlich:

1. Milzbrand;

2. Tollwut;

3. Rotz (Wurm) der Pferde, Esel;

4. Maul- und Klauenseuche des Rindviehs, der Schafe, Ziegen

und Schweine;

(Bei dieser Seuche telegraphische oder telephonische Anzeige.)

5. Lungenseuche des Rindviehs;

6. Pockenseuche der Schafe;

7. Beschälseuche der Pferde und Bläschenausschlag der Pferde

und des Rindviehs;

8. Bände der Pferde und Schafe;

9. Rotlauf und Backsteinblattern (Nesselfleber) der Schweine;

10. Schweineseuche und Schweiuepest;

11. Geflügelcholera und Hühnerpest

ausgebrochen.

(Die vermutliche Seuche ist zu unterstreichen.)

Erkrankt bzw. gefallen oder getötet sind bisher . . . . . . . . . . .

Bitte um Feststellung der Krankheit.

. . . . . . . . ..,den..‘°_'l.......l9

Der Amtsvorsteher.

 

 

Von diesen Meldekartent‘ormularen werden jedem Amts

vorsteher je nach dem Bedürfnis eine entsprechende Anzahl von

Formularen zur Benutzung zugeteilt. Die Ausfüllung der

Formulare erfordert nur eine sehr geringe Arbeit; Adressierung

und Frankierung sind nicht erforderlich.

Dieses Verfahren hat sich sehr bewährt; die Anzeigen über

Seuchenausbrüche gehen hierbei viel pünktlicher und schneller

ein. Dasselbe kann daher zur Nachahmung nur empfohlen

werden. PI‘.

Verbreitung der Tierseuchen in Deutschland 1905.

Die Rotzkrankheit.

(Nach dem Jahresbericht des Reichsgesundheitsamtes.)

Verlag von Julias Springer, Berllu.

Diese Seuche hat gegen das Vorjahr etwas zugenommen

Es sind 10,4 Proz. Erkrankungsfälle mehr gemeldet worden.

Betroffen wurden: 10 Staaten, 36 Regierungsbezirke, 84 Kreise,

115 Gemeinden und Gntsbezirke und 175 Gehöfte. Gefallen

sind 22 Pferde, auf polizeiliche Anordnung wurden getötet 556,

auf Veranlassung der Besitzer 52. Von den getöteten Pferden

sind 121 bei der Sektion rotzfrei befunden worden. Außerdem

wurden aus seuchenfreien Beständen 85 verdächtige Pferde ge

tötet und rotzfrei befunden. Der Gesamtverlust an Pferden be

trug demnach 1905 715 Stück, 15,4 Proz. weniger wie im Vor

jahre. Von den 84 betroffenen Kreisen kamen in 28 nur je

1 Erkrankungsfall, in 33 2 bis 5 Fälle zur Beobachtung. In

3 Kreisen wurden 26 und mehr Fälle festgestellt. Von je 100

Kreisen wurden 79 betroffen.

Räumlich die stärkste Verbreitung hatte die Rotzkrankheit

in den Regierungsbezirken Bromberg (13 Gemeinden und 18

Gehöfte), Oppoln (11 und 13) und Liegnitz (10 und 12), sowie

in den Kreisen Ebermannstadt (T und 7), Straßburg i. Westpr.

(5 und 5), Strelno (4 und 6), Stendal (3 und 13) und in Berlin

(31 Gehöfte). In 17 Regierungsbezirken war nur je 1 Gehöft

betroffen gewesen.

Die höchsten Erkrankungszitfern wurden gemeldet aus den

Regiernngsbezirken Berlin-Stadt (161), Oppeln (47), Marien

werder (41) und Magdeburg (40). In 7 Regierungsbezirkbn

kam nur je 1 Erkrankungsfall zur Kenntnis. Innerhalb eines

Gehöftes wurden hohe Erkrankungszitfern festgestellt im Kreise

Falkenberg (4 : 100 Proz.), Neuberg a. D. (3 = 100 Proz.),

Aalen (6 : 85,7 Proz.), Soldin (5 : 83,3 Proz.), Geestland

(7 : 77,8 Proz.), Gelsenkirchen-Stadt (10 = 76,9 Proz.), Hohen

salza (11 : 68,8 Proz.) und Posen-Ort (7 = 58,3 Proz.).

In 32,8 Proz. aller betrofl‘enen Gehöfte kam nur je ein

Erkrankungsfall vor. Auf je 1000 Pferde des Gesamtbestandes

nach der Zählung am 1. September 1904 kamen im Reich

1,69 Erkrankungsfälle vor (im Vorjahre 1,08). Diese Verhältnis

zahlen bewegen sich innerhalb der einzelnen Bundesstaaten

zwischen 3,72 (Homburg) und 0,13 (Baden) und innerhalb der

betroffenen Kreise zwischen 112,83 (Herbringen) und 0,60

(Caputh). Das Verhältnis zwischen den nach der Tötung rotz

krank und rotzfrei befundenen Pferde betrug einschl. der

ansteckungsverdächtigen oder verdächtigen in seuchefreien Be

ständen im Reiche 69,87:30,13. In Sachsen-Weimar betrug

dieses Verhältnis 100:0, in Preußen 72,76 : 27,24.

Auf je ein rotzkrankes Pferd kamen Verluste von ge

fallenen oder getöteten Pferden 1,40. Die größte Verhältnis

zahl ergibt sich für die Rheinprovinz 3,50. Dem Jahresbericht

ist auch ein Buch über die Zahl der Rotzerkrankungen in den



20 BERLINER TIERÄRZTLICHE WOCHENSCHRIFT. N0. l.
 

Jahren 1886 bis 1905 im Verhältnis zu 10000 der vorhandenen

Pferde beigegeben, und zwar nach den einzelnen Vierteljahren

getrennt. Danach treffen die meisten Erkrankungsfälle inner

halb eines Jahres stets in die Sommermonate, die wenigsten in

die Wintermonate. Die höchste Zahl, 1,07, fällt in das dritte

Vierteljahr 1889, die niedrigste, 0,12, in das erste Vierteljahr

1904. Auf das ganze Jahr berechnet kommen die meisten Er

krankungen auf das Jahr 1889, je 3,51 auf je 10 000, die Er

krankuhgen nehmen dann allmählich ab bis 1897, 0,85, von da

an steigen sie bis 1900 wieder auf 1,81, sinken bis 1904 wieder

auf 0,75, um dann in den beiden darauffolgenden Jahren wieder

bis 1,08 bzw. 1,18 in die Höhe zu steigen.

Von auswärtigen Staaten herrschte die Rotzkrankheit in

Österreich. Hier fiel die stärkste Verseuchung, 23 Orte und

29 Höfe, auf die dritte Septemberwoche. Ungarn. Hier waren

in der zweiten Juniwoche 99 Orte und 99 Höfe betroffen.

In Rumänien erkrankten 283 Pferde an Rotz, in Rußland

10 216 Pferde in 5335 Gemeinden, hiervon entfallen fast 90 Proz.

auf das europäische Rußland. In Bulgarien wurden 110 Ort

schaften neu durch Rotz betroffen. In Italien betrug die An

zahl der erkrankten Pferde 446, in Frankreich 923, in Groß:

britannien 2068, wovon 1882 allein auf England entfallen, in

Ägypten 71. Aus den übrigen Ländern, aus denen Berichte

vorliegen, wurden nur vereinzelte Rotzfälle gemeldet.

Eine Einschleppung der Rotzkrankheit aus dem Auslande

hat nachweislich nur in zwei Fällen stattgehabt. Im Kreise

Hohensalza wurde der Ausbruch der Seuche auf ein im

Dezember 1903 aus Rnßland eingeführtes Pferd zurückgeführt.

Durch ein aus Galizien stammendes rotzkrankes Pferd wurde

die Seuche in ltiecklenburg-Schwerin eingeschleppt. In Eydt

kuhnen wurde bei einem aus Rußland eingeführten‘ Pferd Rotz

ermittelt.

Innerhalb des Reiches sind verschiedentlich Verschleppungen

der Rotzkrankheit festgestellt worden: In den Regierungsbezirk

Trier einmal durch ein chronisch rotzkrankes Pferd aus Loth

ringen, nach Sigmaringen einmal aus Bayern, nach Sachsen

durch zwei Schlachtpferde aus Berlin und einmal durch ein auf

einem Markt in Sachsen-Weimar gekauftes Pferd, nach Baden

durch ein Hündlerpferd aus Frankfurt a. M. In Braunschweig

erwies sich ein aus dem Regierungsbezirk Magdeburg gekauftes

Pferd bald nach der Einfuhr als rotzkrank. In 49 Fällen waren

Pferde bestimmt oder wahrscheinlich schon rotzkrank oder in

flziert, als sie in den Besitz der betreffenden Eigentümer gelangten.

Die Ermittlung der Seuchenausbriiche fand auf Pferde

märkten statt in je einem Fall in den Reg-Bez. Stettin, Breslau,

Oppeln und Schwaben, in Pferdeschlächtereien in 27 Fällen,

davon 21 mal in Berlin,‘ in Abdeckereien in 3 Fällen. Bei

einer polizeilich angeordneten Untersuchung aller durch die

Seuche gefährdeten Tiere am Seuchenorte oder in dessen Um

gegend wurde zweimal im Reg-Bez. Bromberg und je einmal

in den württembergischen Reg-Bez. Neckarkreis und Jagstkreis

die Seuche festgestellt.

_ In Württemberg wurden in 46 Gemeinden 146 Pferde der

Malle'inprobe mit Mallei'num siccum (Foth) unterworfen, ver

schiedentlich zwei-, auch dreimal. Von diesen wurden 8 Pferde

getötet, unter denen 6 rotzkrank, 2 rotzfrei befunden wurden.

Von den 6 rotzkranken Pferden hatten nur 2 mit Temperatur

steigerungen über 20 C reagiert; ein offensichtlich rotzkrankes

Pferd fieberte bereits vor der Injektion und zeigte nach derselben

 
nur eine geringe Temperaturerhöhung, 3 Pferde reagierten nur

mit Erhöhungen der Körpertemperatur von 1,3 bis 1,5° über

der kurz vor der Impfung festgestellten Temperatur, bzw. von

0,5 bis 1,4° über die höchste Vortemperatur. Bei einer späteren,

12 Tage nach der ersten vorgenommenen Mallei‘nprobe reagierten

2 dieser Pferde nur mit 0,2 bis 0,6° C. Bei diesen beiden

Pferden, welche auf die Impfung auch eine leichte organische

allgemeine Reaktion erkennen ließen, gelang der hakteriologische

Nachweis der Rotzkrankheit nicht, die Diagnose Rotzkrankheit

wurde auch im pathologisch-anatomischen Institut der Tier

ärztlichen Hochschule in Stuttgart in Zweifel gezogen; bei den

anderen 3 Pferden gelang der bakteriologische Nachweis, das

Tier hatte kurz vor der Impfung einmal etwas Fieber gezeigt.

Bei den zwei rotzfrei befundenen Pferden war die Mallei'n

probe negativ verlaufen. Von den übrigen nicht getöteten Pferden

reagierten zwei mit Temperaturerhöhungen von 1,70 und 1,8° 0.,

eine zweite Probe verlief negativ.

In Elsaß-Lothringen wurden 18 Pferde mit Pasteurschem

Malle'in geimpft. Zwei Pferde reagierten, diese wurden getötet

und bei der Sektion rotzkrank befunden. Drei auf polizeiliche

Anordnung getötete Pferde, die nicht reagiert hatten, zeigten

sich bei der Sektion rotzfrei.

Der Auftrieb von Pferden auf Viehmärkte ist wegen Aus

bruch der Rotzkrankheit verboten worden in den Kreisen Friede

berg und Salzwedel. Einen Einfluß auf die Seuchetilgung haben

die Verbote nicht gehabt.

Für auf polizeiliche Anordnung getötete bzw. nach Anordnung

der Tötung gefallene 636 Pferde sind im Berichtsjahre 221 763,16 M.

‘Entschädigungen gezahlt gegen 246 049,95 M. im Vorjahre.

Ministerial-Erlaß betr. Benutzung der Kleinbahnen.

Durch Erlaß vom 8. Oktober 1906 hat der Herr Minister

der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten die

Regierungspräsidenten ermächtigt, in Zukunft selbständig Ent

scheidung darüber zu treffen, ob die Gründe gerechtfertigt sind,

welche die Beamten für die etwaige Nichtbeilutzung von Klein

bahnen bei Dienstreisen in den Forderungsnachweisen geltend

Der Herr Minister weist jedoch darauf hin, daß mit

der Ausschließung der Kleinbahnbenutzung nicht zu weit

gegangen werden darf, und daß allgemeine Anordnungen, wonach

bestimmte Kleinbahnen ein für allemal als zur Benutzung un

geeignet anzusehen seien, unzulässig erscheinen. Die für die

Nichtbenutzung der Kleinbahnen von den Beamten angegebenen

Gründe sind in jedem einzelnen Falle einer gewissenhaften

Prüfung zu unterziehen.

machen.

Verordnungen In Elsaß-Lothr|ngen betreffend den Grenzverkehr.

_ I. Vom 30. November 1906.

Mit Rücksicht auf den Rückgang der Maul- und Klauenseuche

im Großherzogtum Luxemburg wird das durch Verordnung vom

28. August d. J. IV. 13730 I/III. 10582 (Zentra.l» und Bezirksamts

blatt A Seite 143) ausgesprochene Verbot der Einfuhr und Durch

fuhr von Rindvieh, Schafen, Schweinen und Ziegen aus Luxemburg

sowie das Verbot der Einfuhr von Geflügel, tierischen Rohstoffen,

Futtermitteln usw. aus Luxemburg in die Kreise Metz und Bieden

hofen vom l. Dezember v. J. ab hiermit aufgehoben.

II. Vom 6. Dezember 1906.

Mit Rücksicht auf das Auftreten der Maul- und Klauenseuche

in den französischen Grenzdepartements wird auf Grund des 5 7

des Reichsviehseuchengesetzes vom 23. Juni 1880/1. Mai 1894

(Reichsgesetzblattt 1894 Seite 410) verordnet was folgt:

15 l. Längs der ganzen französisch-elsaß-lothringischen Grenze

ist bis auf weiteres bezüglich Rindvieh, Schafen, Schweinen und
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Ziegen auch die Einfuhr von denjenigen Tieren verboten, welche

sonst infolge der für den kleinen Grenzverkehr nach Maßgabe des

örtlichen Bedürfnisses angeordneten besonderen Erleichterungen zoll

frei eingehen.

5 2. Die Einfuhr von Geflügel, toten Tieren, tierischen Roh—

stofien, insbesondere von roher, nicht pasteurisierter Milch, ferner

von Dünger, Heu, Stroh und anderen Futtermitteln aus Frankreich

wird ebenfalls untersagt.

Dieses Verbot erstreckt sich jedoch bis auf weiteres nicht auf

die nachstehend aufgeführten Tiere beziehungsweise tierischen Er

zeugnisse, nämlich auf: geschlachtetes, gerupftes Geflügel, Eier,

Butter, Käse, gesalzene oder anderweitig zu gewerblicher Ver

wertung vorbereitete Häute und Felle, Gerberwolle, rohe oder ge

waschene Wolle, gewaschene, gekalkte oder gereinigte Tierhaare,

zubereitete Knochen. Ferner dürfen eingeführt werden: Eisenbahn—

ladungen von Stroh, das zu gewerblichen Zwecken bestimmt ist,

sowie Kleie, insofern sie in neuen Säcken transportiert wird. End

lich ist auch die Einfuhr von pasteurisierter Milch gestattet, unter

der Auflage jedoch, daß diese Milch nach der Ankunft am Be

stimmungsort unter behördlicher Aufsicht einer zweiten Pasteuri

sierung zu unterwerfen ist.

5 3. Für die französisch-elsaB-lothringische Grenze treten die

für den kleinen Grenzverkehr mit Fleisch gewährten Erleichterungen

außer Kraft. Die Einfuhr s’0n frischem Fleisch aus Frankreich darf

demnach bis auf weiteres nur in ganzen beziehungsweise halben

'l‘ierkörpern nach Maßgabe der Vorschriften der 55 12 und 13 des

Reichsgesetzes vom 3. Juni 1900, betreffend die Schlachtvieh- und

Fleischbeschau, über die vorgesehenen Einlaß- und Untersuchungs

stellen erfolgen.

g 4. Gegenwärtige Verordnung tritt sofort in Kraft.

Tierärztliche Hausapothekem")

In betreff der Einrichtung, des Betriebs und der Beauf

sichtigung tierärztlicher Hausapotheken hat sich jetzt den

deutschen Bundesstaaten Braunschweig und Oldenburg nun auch
Hamburg angeschlossen: ‘ M ‘ ‘

Der Senat hat unter dem 5. Oktober 1906 eine diesbezüg

liche Bekanntmachung erlassen.

Dieselbe entspricht im allgemeinen der Oldenburger Ver

ordnung vom 27. Oktober 1904, welche in der B. T. W. 1904

S. 805 abgedruckt und besprochen worden ist. In folgendem

will ich mich daher nun auf diejenigen Bestimmungen be

schränken, welche von den Oldenburger abweichen. Der ä 1

lautet:

Tierärzte dürfen mit Erlaubnis des Medizinalkollegiums

Arzneimittel, die nicht dem freien Verkehr überlassen sind,

insoweit zubereiten und abgeben, als diese Arzneimittel von

den Tierärzten zur Behandlung von Tieren in der eigenen

Praxis verwandt werden. Die Erlaubnis wird auf Widerruf

und unter den in den folgenden Vorschriften enthaltenen Be

dingungen erteilt.

Während in Oldenburg die Tierärzte, welche eine Haus

apotheke halten wollen, dem Staatsministerium nur Anzeige zu

machen haben, bedarf es in Hamburg hierzu einer besonderen

Erlaubnis des Medizinalkollegiums, welche allerdings, wenn die

Bedingungen erfüllt werden, nicht versagt werden kann.

Im g 2 ist bestimmt worden, daß die Zubereitung der

Arzneien, abgesehen von den dabei vorkommenden groben

Arbeiten und die Abgabe der fertiggestellten Arzneimittel durch

Angestellte insoweit erfolgen darf, als diese die Approbation

als Tierarzt besitzen. Diese Bestimmung stellt eine sehr er

hebliche Erschwerung des Betriebes der Hausapotheken dar. In

*) Denselben Gegenstand hat auch Dr. Gohler in der'Beilage

der B. T. W. 1906, Seite 116, besprochen.

 

 

vielen tierärztlichen Hausapotheken ist es Sitte, daß Angehörige

oder andere zum Haushalt gehörige Personen, die in der Zu

bereitung und in der Abgabe von Arzneien besonders unter

wiesen worden sind, dem Besitzer hierbei hilfreich zur Hand

gehen. Für den letzteren ist dies eine wesentliche Erleichterung

insofern, als er durch seine Praxis fiel von Hanse fern ge

halten wird. Soll er sich aber für seine Apotheke einen appro

bierten Tierarzt halten, so wird er es sich doch sehr überlegen

müssen, ob sich die Haltung einer Hausapotheke unter diesen

Umständen noch lohnt. Diese Bestimmung im _S 2‘ mag ja aus

Gründen einer größeren Zuverlässigkeit und Sicherheit erlassen

worden sein; da es sich jedoch hier nicht um Leben und Ge

sundheit von Menschen handelt und der Besitzer der Haus

apotheke den Tierbesitzern gegenüber bei etwaigem Versehen

haftbar bleibt, so dürfte eine solche, den Betrieb so erschwerende

Vorschrift doch nicht so nötig sein. Dieselbe ist auch weder

in der Braunschweiger, noch in der Oldenburger Verordnung

enthalten. Der ä 3 lautet:

„Dem Mcdizinalrat ist ein Lageplan mit genauer Angabe

der für die tierärztliche Hausapotheke zu verwendenden Yor

rats- und Arbeitsräume einzureichen. Andere als die bezeich—

neten Räume dürfen weder als Vorrats- noch als Arbeits

räume benutzt werden. Jeder Wechsel sowie jede Erweiterung

der Vorrats— oder Arbeitszimmer ist dem Medizinalrat unter

Einreichung eines Lageplanes anzuzeigen.“

Diese Bestimmung ist geeignet, den Einfluß der Medizinal

behörde auf‘ die Errichtung und den Betrieb der tierärztlichen

Hausapotheken noch zu erhöhen Sie bildet in der Hand einer

nicht wohlwollenden Behörde ein sehr zweischneidiges Schwert

und kann wohl geeignet sein, den Besitzern tierärztlicher Haus

apotheken deren Haltung sehr zu verleiden. Die Braunschweiger

und Oldenburger Verordnungen enthalten eine solche Bestimmung

nicht. Der ä 4 handelt von der Beschaffenheit des Apotheken

raumes, die 5% 5, ti, 7, 8 und 9 von der Beschaffenheit und

der Aufbewahrung der Arzneimittel und den zur Herstellung der

Arzneimittel erforderlichen Geräten. Diese entsprechen den be

trefl‘enden Bestimmungen der übrigen diesbezüglichen Verord

nungen. Im 5 10 ist vorgeschrieben, daß die Preise der ab

zugebenden Arzneien nicht höher sein dürfen, als die Berech

nung nach der Arzneitaxe. Von einer Rabattgewährung, wie

die Braunschweiger Verordnung dies bestimmt, ist hier nichts

gesagt. Nach ä 11 sollen die Arz'neien, welche Gifte im Sinne

der Verordnungen vom 29. November 1895, 19. Juni 1901 und

23. Februar 1906, oder Stoffe ähnlicher Wirkung enthalten,

in ein Rezeptbuch eingetragen werden, welches nach der letzten

Eintragung mindestens 5 Jahre lang aufzubewahren ist.

Diese Bestimmung geht nicht so weit, wie die entsprechende

der Braunschweiger Verordnung. Was den Wert eines der

artigen Rezeptbuches anbetrifft, so hat sich Stietenroth in

Nr. 39 der B. T. W. 1904 geäußert. In der hier vorgesehenen

Beschränkung wird sich gegen ein Rezeptbuch nicht viel sagen

lassen. Die gleiche Bestimmung ist auch in der Oldenburger

Verordnung enthalten. Eine der wichtigsten Bestimmungen ist

in den ää 13 und 14 enthalten. Dieselben lauten:

„Die tierärztlichen Hausapotheken werden von Zeit zu

Zeit einer amtlichen Besichtigung unterzogen.

Die Besichtigungen werden von den beiden ständigen

Mitgliedern der mit der Beaufsichtigung der Apotheken be

trauten Kommission des Medizinalkollegiums und dein Staats
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tierarzte oder seinem Vertreter vorgenommen. Sie sollen bei

Tage stattfinden und in der Regel nicht vor 9 Uhr morgens

beginnen.

Über die Besichtigung ist an Ort und Stelle ein Proto

koll aufzunehmen.

ä 14. Bei der Besichtigung ist festzustellen, ob den Be

stimmungen der gg 2—-12 dieser Verordnung entsprochen wird.

Der chemischen und physikalischen Prüfung sind mindestens

zehn Arzneimittel zu unterziehen.“

Hiernach nimmt die Hamburger Verordnung eine Mittel

stellung zwischen der Braunschweiger und der Oldenburger ein.

In Braunschweig unterliegen die tierärztlichen Hausapotheken

der Aufsicht eines Medizinalbeamten, des Physikus, in Olden

burg des Obertierarztes. In Hamburg üben Medizinalbeamte

und Staatstierarzt gemeinsam die Aufsicht aus. Gegen diese

Art der Beaufsichtigung wird sich nicht viel sagen lassen,

wenn auch die betreffende für Oldenburg geltende Bestimmung

vorzuziehen ist.

Strafbestimmungen, wie sie in so drakonischer Art die

Braunschweiger Verordnung enthält, sind in die Hamburger

nicht aufgenommen werden. Letztere wird sich wohl auch

ohne Strafvorschriften durchführen lassen. Pr.

Fleischbeschau, Fleisch- und Viehverkehr.

Retligiert von Rleck.

Zur Abdeckereifrage: Hat ein privilegierter Abdecker

ein Recht auf den Kadaver gefallener Schweine"!

. Unter diesem Titel bespricht in Nr. 82 der „Deutschen

Landwirtschaftlichen Presse“ Rechtsanwalt am Kammergericht

Eschenbach eine Kammergerichtsentscheidung, die geeignet

erscheint, die brennende Frage der Ablösung der Abdeckerei

gerechtsame in den alten preußischen Provinzen in ein neues,

günstigeres Fahrwasser zu bringen.

Es handelt sich um die Klage einer Stadtgemeinde in Ver

bindung mit einem Abdeckereibesitzer gegen 101 Beklagte auf

Anerkennung des Privilegs resp. auf Schadenersatz für ‘lieh

kadaver, welche entgegen dem Privileg dem zuständigen Ab

deckereiinteressenten nicht eingeliefert werden waren. Die Sätze,

welche von den Klägern für die entzogenen Kadaver in An

rechnung gebracht werden waren, waren unter dem Gesichts

punkte aufgestellt, welchen Wert die Kadaver von gefallenen

und sonst nicht verwertbaren Tieren in der J etztzeit für die

Abdeckereibesitzer haben.

Das Landgericht verurteilte die Beklagten zur Zahlung der

danach sich ergebenden Summen.

Hiergegen wurde die Berufung an das Kgl. Kammergericht

eingelegt.

Das Kammergericht stellte bezüglich der Pferde und Rinder

fest. daß der privilegierte Abdecker die Kadaver nicht anders

verwerten dürfe, als in dem Publikandum von 1772 vorgesehen

sei; nach dem in Betracht kommenden Privileg seien aber die

abgelederten Tierkörper zu .Vergraben. Betreffs des Ersatzes

der verwertbaren Teile (Haut, Talg und Haare) wurden nur die

jenigen Sätze zugesprochen, die in dem Publikandum von 1772

vorgesehen sind.

Von besonderer Wichtigkeit sind aber die Ausführungen

betrefl’s der Schweine.

 

„Dem Scharfrichter war anzusagen, wenn ein Stück Vieh

(mit Ausnahme der Schafe)_ einging, oder wenn ein solches beim

Schlachten für unrein befunden wurde. Dem Ansagenden mußte

der Scharfrichter zwei Groschen für die Meile bezahlen. Für

das Unterlassen der Ansage war, wenn es sich um Kleinvieh

handelte, eine Strafe nicht angedroht, wohl aber, wenn es sich

um das Verschweigen von Pferden, Füllen, Hanptrindvieh und

Stärken handelte. Auf die Ansage hin mußte der Scharf

richter den Kadaver abholen bei einer „fiskalischen Strafe von

5 Thalern“.

Während nun bei Nichtansage von Kadavern an den Scharf—

richter, also bei Hinterziehung, das Publikandum dem Hinter

ziehenden eine Schadloshaltung des Scharfrichters auferlege,

wenn es sich um Kadaver von Pferden oder Rindern handelte,

so sei eine Schadloshaltung nicht ausgesprochen für die Kadaver

kleiner Tiere. Aber auch die Schadloshaltung sei nicht der

Schätzung nach wechselndem Werte unterworfen, sondern sei im

Publikandum genau fixiert nach zwei Abstufungen, je nachdem

der Hinterziehende ein „gemeiner Landmann“ oder ein „anderer

Verbrecher“ sei. Auch im Wiederholungsfalle wurde die Schad

loshaltung nicht erhöht, sondern nur die Strafe. „Will man nun

mit dem Landgerichte annehmen, der Bannpflichtige, welcher

(schuldhaft) ein verrecktes Schwein nicht „ansagt“, ist zum

Ersatze desjenigen Schadens verpflichtet, der dem Abdecker da

durch erwächst, daß ihm die Verwertung des Kadavers nicht

möglich war, —— so kann man zur Festsetzung des Schaden

betrages, den das Spezialgesetz nicht nennt, nur durch An

wendung der Normen des allgemeinen bürgerlichen Rechts

gelangen. Folgerichtig erörtert denn auch das Landgericht die

Frage, welchen Wert das Fett«,odiwflauhund desvFleisch des

einzelnen verschwiegenen Tieres für den Abdecker gehabt hätte,

und bemißt danach den Schadenbetrag. Hierbei fallt sofort

auf, daß mit in Ansatz kommt der Wert des Fleisches (Luder),

für welches nach den maßgebenden Spezialgesetzen, die als

Privilegien einschränkend auszulegen sind, selbst bei dem

größeren Vieh kein Ersatz geleistet werden soll. Dazu

kommt noch, daß die in sich konsequente Schätzung des Land

gerichts in einzelnen Fällen bis zu 25,20 M. und 33,60 M. an

steigt, während der Gesetzgeber bei den im allgemeinen weit

wertvolleren Pferden und Rindern es verboten hat, über die

Sätze von 1 Taler 12 Groschen = 4,50 M. und 2 Taler= 6 M.

hinauszugehen. Dieser handgreifliche Widerspruch kann nicht

beabsichtigt sein. Er ist nur zu beseitigen, wenn man die

Anwendung der Normen des bürgerlichen Rechts über den

Schadenersatz ausschließt und annimmt, daß das Spezialgesetz

die Ersatzpflicht vollständig geordnet hat, so daß da, wo

ein Schadenersatz nicht fixiert ist, ein Ersatz nicht ge

leistet werden sollte —— der aus der Nichtansage ent

stehende Schaden des Abdeckers gewissermaßen auf

Null tarifiert ist.‘

Zuzugeben ist, daß bei dieser Auslegung der Privilegien

der Abdecker in vielen Fällen nicht ausreichend gegen Schaden

geschützt ist, der ihm jetzt erwächst. Denn der Wert der

Kadaver auch des kleineren Viehes ist gegen früher ganz bedeutend

gestiegen. Dies kann aber nicht dazu führen, andere

Gesetzesvorschriften anzuwenden, die das Spezial

gesetz gerade ausgeschlossen hat, oder das alte Ge

setz nicht im Sinne seines G_esetzgebers, sondern so

auszulegen, wie wenn es heute erlassen wäre.
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Der Einfluß des Lebertrans auf die Qualität des

Schweinefettes.

. In Dänemark sind mit staatlicher Unterstützung Versuche

über die „Steifheit“ der Schweine geplant. Prof. Hausen be

richtet über Vorversuche zur Frage, ob Lebertran, der von

mehreren Seiten als Vorbeugungsmittel gegen das Steifwerden

der Schweine vorgeschlagen werden ist, irgend einen schädlichen

Eintinß auf die Qualität des Schweinefleisches ausübt.

Hausen stellte seine Versuche an zwei Gruppen von je

fünf Schweinen an, die gleichmäßig normal Futterrationen er

hielten. Die eine Gruppe erhielt daneben täglich eine Leber'tran

zugabe von 25 g im ersten Monat und von 40 g in der späteren

Versuchszeitf Der Versuch begann am 17. Februar ‘v. J. Die

sämtlichen Tiere der einen Gruppe erhielten den Lebertran bis

zum 30. Mai und drei davon bis zu der am 15. Juni erfolgten

Schlachtung. Die Ferkel, die vom 30. Mai ab keinen Lebertran

mehr erhielten, wurden am 28. Juni bzw. am 6. Juli geschlachtet.

Bei der Untersuchung des Fleisches der verschiedenen Tiere

zeigte es sich, daß der Lebertran dem Fleisch eine etwas

weiche Beschaffenheit verliehen hatte, die jedoch in dem

Falle, wo der Lebertran nicht bis zur Schlachtung verabreicht

wurde, nur unbedeutend war.

Bei der Untersuchung wurde die Jodzahl des Fettes be

stimmt, da diese den besten chemischen Gradmesser für die

Weichheit bildet; je weicher das Schweinefleisch, um so höher

ist die Jodzahl. Diese stieg für das Rückenfett von 53,5 bei

Schweinen ohne Lebertrangabe auf 59,5 bei Verabreichung von

Lebertran bis 4 Wochen vor dem Schlachten und bis 63,1 bei

Schweinen, die Lebertran bis zur Schlachtung erhalten hatten.

fl-h Festgestellt wurdeyl-daßl'rdie'mit Lebertran gefütterten

Schweine eine größere Gewichtszunahme erfahren hatten,

als die ohne Lebertran gefütterten. Die Schweine der

l\'ormalgruppe stiegen vom 15. Februar bis 30. Mai im Gewicht

von 314 auf 1195 Pfund, diejenigen der Lebertrangruppe von

234 auf 1256 Pfund.

Ob der Lebertrangeschmack auf das Schweinefleisch über

geht. wird nicht berichtet.

Es liegt die Gefahr nahe, daß diese ursprünglich für thera

peutische Zwecke angestellten Versuche von findigen Mästern

eine andere Nutzanwendung erfahren, die zu einer empfindlichen

Verschlechterung der Fleischqualität führen würde, denn nur

als solche kann die Produktion weiteren Fettes bei Schweinen

bezeichnet werden.

(Nach der „Deutschen Landwirtschaftlichen Presse“.)

Kommen In dem Flelsch und makroskoplsch verändert erscheinenden

Lymphdriisen von tuberkullisen Tieren Tuherkelbazlllen vor?

Vorläufige Mitteilung von Dr. Johannesv Swierstra.

Sw. hat durch eine große Reihe von Versuchen feststellen

wollen, in welchen Fällen das Muskelfleisch tuberkulöser Rinder

und Schweine Tuberkelbazillen enthält. Zu den Übertragungen

benutzte er meist Muskelsaft, in einzelnen Fällen auch Fleisch

stückchen. In sieben Fällen beim Rind und ‚zwei Füllen beim

Schwein war der Muskelsaft bzw. der Lymphsaft virulent; in

elf’ Fällen beim Rind und in sechs Fällen beim Schwein war der

Muskel— bzw. Lymphsaft nicht virulent.

Auf Grund seiner Versuche kommt Sw. zu dem Schlusse,

daß man bei der Virulenz des Fleisches tuberkulöser Tiere

namentlich drei Umstände zu beobachten hat:

 

l. ob akute miliare Tuberkulose vorhanden ist, wbbei zu

bedenken ist, daß auch akute Miliartuberkulose der Lungen zur

Beanstandung des Fleisches führen kann;

2. ob die tuberkulösen Herde erweicht sind;

3. ob die tuberkulöseu Tiere abgemagert sind;

4. ob Knochentnberkulose vorhanden ist.

S. empfiehlt deshalb die Sterilisation des Fleisches tuber

knlöser Tiere in folgenden Fällen:

1. in allen Fällen von Tuberkulose, die zu hochgradiger

Abmagerung geführt hat;

2. bei Tuberkulose mit ausgedehnten Erweichungsherden;

3. bei Tuberkulose mit Erscheinungen einer frischen Blut

infektion‚ auch wenn nur die Lungen akut infiziert sind;

4. bei Tuberkulose, bei der die Knochen auch der Sitz des

Krankheitsprozesses sind.

(Zeitschr. für Fleisch- u. Milchhygiene, 17. Jahrg., H. 2.)

Neues zur Fleischkonservlerung.

Eine neue Methode der Fleischkonservierung unter Anwendung

von Kohlenoxyd wird in „Gold Storage“ erzählt. Danach hat ein

Belgier leider Hilaire ein Patent genommen zur Konservierung

von Lebensmitteln vermittelst eines Kohlenoxyddampfes. Das Ver

fahren beteht angeblich einfach darin, daß durch eine Patrone, welche

erhitzt wird, in den Aufbewahrungsraum die erzeugten Dämpfe

eingeführt werden, unter gleichzeitiger Absaugung der Luft des

Raumes. Es soll nur notwendig sein, die Dämpfe eine halbe Stunde

lang auf die Lebensmittel einwirken zu lassen. Wie berichtet wird,

hat sich zur Exploitierung dieses Patentes in London eine Gesell

schaft mit einem Kapital von 45000 15 gebildet. Nach Versuchen

sollen nach diesem Verfahren bereitete Keulen sich zehn Tage in

der freien Luft bei 32° Temperatur gehalten haben. Fische und

‘ frische Heringe hielten sich vier Tage lang; Milch zehn Tage lang;

Eier drei Monate. Der Verbrennungsapparat soll je nach Größe

der Anlage 100—1000 M. kosten, die Betriebskosten sollen angeb

lich 7 bis 7'/‚ Pf. pro Zentner Lebensmittel nicht übersteigen. Es

wird von dem Patentinhaber nicht behauptet, daß das neue Kühl.

verfahren die Kühlanlage verdrängen ‘wird, es erscheine aber

erwiinschenswert, es in wechselweiser Wirkung mit Kühlanlagen

anzuwenden.

Die Zeitschrift für die gesamte Kälte-lndustrie, der wir die

Notiz entnehmen, fügt hinzu: „Uns will es erscheinen, als wenn wir

es hin und wieder mit einem Versuch zu tun haben, wie beispiels

weise die vielumstrittene und wieder von der Bildfläche ver

schwundene Fleischaufbewahrungsmethode mit der Essigsäture

einspritzung (Verfahren Emmerich).“ '

Vorverkauf auf Spezial-Vlehmlrkten.

Für die Spezial-Viehmärkte in Alt-Damm ist von dem Regierungs

präsidenten in Stettin eine Verordnung erlassen worden, wonach

die Märkte zu einer gewissen Stunde beginnen. Der Handel vor

Marktbeginn und außerhalb des Marktplatzes ist verboten und mit

Strafe bedroht, In einem Zuwiderhandlungsfalle erließ die Polizei

verwaltuug zu Alt-Damm auf Grund einer Verordnung gegen die

Zuwiderhandelnden Strafmandate, gegen welche Einspruch erhoben

wurde. Schöffengericht und Strafkammer zu Stettin bestätigten die

festgesetzten Strafen. Auch das Kammergericht wies den Einwand,

daß die Verordnung des Regierungspräsidenten einen Eingriff in die

Gewerbefreiheit bedeute und daher der Rechtsgültigkeit entbehre‚

zurück, da der Regierungspräsident zum Erlaß einer Verordnung

auf Grund des 5 6c des Polizeigesetzes — Regelung des Markt

verkehrs — durchaus berechtigt sei. .

Auf demselben Standpunkt stellte sich das Kammergericht in

einer Entscheidung, die die Gültigkeit einer Marktordnung für

Altenessen betraf. Diese Marktordnung enthielt die Bestimmung.

daß der Handel mit Vieh außerhalb der festgesetzten Zeit verboten

sei. Händler, die außer der Marktzeit gekauft hatten, waren vom

Schöffengericht zu Geldstrafen verurteilt, von der Strafkammer zu

Essen aber freigesprochen werden. Das Kammergericht erkannte auf
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Aufhebung des Berufu'ngsurteils und Zurückverweisung an die Vor

instanz, indem angenommen wurde, daß die Polizeiverwaltung im

Interesse der Leichtigkeit und Sicherheit im Straßenverkehr erlassen

und daher durchaus rechtsgültig sei.

lila Mllohzentrale In Karlsruhe l. B.

Die von Herrn Schlachthofdirektor Beyersdörfer bemängelte

Notiz über die dortige Milchzentrale stammt allerdings noch aus

der Zeit, wo obige Anstalt gewissermaßen sich noch im „status

nascendi“ befand. Seither wurde diese Notiz, die erst ziemlich

lange Zeit nach ihrer Einsendung veröffentlicht werden ist, von

neuen Tatsachen überholt. Die Ergänzung durch den Interessenten

selbst erfüllt daher alle für die Materie arbeitenden Tierärzte mit

Genugtuung. Immerhin mußte nach den Vorgängen in München

Gladbach und anderen Orten eventuell von vornherein mit Fehl

schlägen tierärztlicher Hoffnungen gerechnet werden. Gern möge

 
aber auch hier konstatiert werden, daß weiter die musterhafte Er

richtung von Fischmärkten, sowie die in letzter Zeit viel be

sprochene Eigenzüchtung ‘von Schweinen in städtischer Regie, Ein

richtungen, die mit zu den ersten in Deutschland gehören, ein be

redtes Beispiel der Initiative der Schlachthofverwaltung in Karlsruhe

darstellen, besonders wenn man bedenkt, daß vor mehr als einem

Jahrzehnt derselben Schlachthofverwaltung die Züchtung von

Schweinen zum Zwecke wissenschaftlicher Untersuchungen glattweg

abgelehnt wurde, mit der Motivierung der Ansteckungsmöglichkeit

und der Verbreitung von Krankheiten durch die (übrigens streng

abgetrennten) Schweine. Dr. G.

Mersehurn.

In Merseburg soll ein städtisches Nahrungsmittel—Untersuchungs

amt eingerichtet werden. Von der Stadtverordnetenversammluug

wurden zu diesem Zwecke 10000 Mark bereitgestellt. Dr. G.

 

Personalien.

Auszelchnungen: Es wurde verliehen den Departementstierärzten,

\'eterinärräten Buch-Frankfurt a. 0. und Wallmarm-Erfurt der persön

liche Rang der Räte vierter Klasse und dem Departementstierarzt

Dr. Kampmann der Charakter als Veterinärrat.

Ernennungen: Wissenschaftliche Stellen: Die Tierärzte

Max Mayr—Neuburg a. D. zum Assistenten am pharmakolog. Institut

der Ticritrztlichen Hochschule München, der bisherige Inhaber dieser

Stelle Max Zier wurde auf Ansuchen seiner Funktion enthoben;

Adolf Sz'ef'lrc-Lissa zum II. Assistenten der chirurgischen Klinik der

Tierärztlichen Hochschule München. — Veterinärbeamte: Distrikts

tierarzt Ernst Schcnk-Erkheim zum‘ städtischen Bezirkstierarzt in

Memmingen.

Niederlassungen: Tierarzt Gustav Dindemeyer in Hamm i. West

falen. —- Verzdgen: Tierarzt K. Sommer-Spieka nach Kremmcn

i. d. Mark.

Examlna: Das Examen als beamteter Tierarzt hat be

standen Dr. phil. O. It'ährz'rk-Weißensee b. Berlin. Approbiert:

Die Herren Johann Bauer aus Lauband, Max Jonas aus Borken,

Georg Se‘emann aus Würzburg in Hannover.

In der Armee: Sachsen: Abgang: Oberveterini’tr Schlez'nilz im

Gardereiter«Regt. auf seinen Antrag mit Pension in den Ruhestand

versetzt.

Vakanzen.

Krelstlsrsrztstsllcn: Nach Ablauf der Mcldefrist noch un‘

besetzt: In den Reg-Bez. Magdeburg: Salzwedel. Marien

werder: I"latow.

Schlachthofstellsn: a) Neu ausgeschrieben: Bochum:

Assistenztierarzt sofort. Gehalt 2400 M. Bewerb. a. d. Schlacht

hofkommission. —— Weißenfels: Assistenztierarzt sofort. Gehalt

1800—2000M. Meldungen an die Solilachthofverwaltung. —- Zwickau:

Tierarzt zum 1. 3. 07. Gehalt 2100 M.‚ freie Wohnung usw. Privat

praxis ausgeschlossen.

der Stadt Zwickau.

b) Nach Ablauf der Meldefrist noch unbesetzt: Bad Orb:

Verwalter. 1800 M. — Beuthen O.-S.: Assistenztierarzt 2400 M. —

Bischofswerder: Inspektor. 1200 M. — Bonn: III. Tierarzt.

2400 M. — Borken: II. Tierarzt. 2400 M. — Breslau: Assistenz

tierarzt. 2100 M. M (Jassel: IV. Tierarzt. 2400 M. — Coblenz:

Hilfstierarzt. 2400 M. -— Cottbus: Direktor. 3000 M. — Danzig:

Hilfstierarzt. 2200 M. — Dortmund: Assistenztierarzt. 2400 M. —

Duisburg: Assistenztierarzt. 2350 bis 4100 M. —— Düsseldorf:

Beschautierarzt in Duisburg-Ruhrort. 3600 M. 7 Elberfeld: III. Tier

arzt.

Inspektor. 1500 M. — Guhen (N.-L.): Assistenztierarzt. 2400 M. —

Hagen i. W.: Assistenztierarzt. 200 M. monatlich. —— Halberstadt:

Assistenztierarzt. 1800 M. —— Halle a. S.: Tierarzt. 2400 M. —— Hau au:

2. Tierarzt. 2400 M. — Johannisburg (Ostpr.): Tierarzt. 1500 M.

bis 2400 M. — Kattowitz: Zwei Assistenztierärzte.

 

Bewerb. bis 15. Januar 1907 an den Rat ,

2100 M. — Frankfurt a. M.: Tierarzt. 2500 M. — Gostyn: V

Je 2400 bis ~

Verantwortlich für den Inhalt (exkl. Iulwsteuteil): Prof. Dr. Schmaltz In Berlin. — Vor—lag ukhld?.lgontdm dswrw\lerliig@ubhhandluug von Richard School.z in Bernn. -—

} 3300 M. — Kiel: I. Tierarzt. 3500-5000 M. - Königshütte

i. O.—Schl.: II. Assistenztierarzt. 2400 bis 3900 M. — Langenschwal -

baeh: Verwalter. —— Liegnitz: Hilfstierarzt. 2400 M. — Lllbeck:

2. Assistent. 2400 M. — Milspe: Tierarzt als amtlicher Fleisch

beschauer. 2100 M. — M iilheim a. Ruhr: Assistenztierarzt. 2400 M

— Nicolai: Tierarzt. 1200 M. (500 M. Kaution.) — Olpe (“'estf.):

Fleischbeschautierarzt. Gebühren zirka 2400 M. — Osnabrück:

Hilfstierarzt bei der Auslandfleischhcsclmustelle. Monatlich 250 M.

— Posen: Tierarzt. 2400 M. — Rhede, Bez. Münster: Amtlicher

Fleischbeschauer. Aus Fleischbeschau 1200 bis 1300 M.

Rostock (Mecklb.): Hilfstierarzt. 200 M. monatl. —— Riigenwalde:

Inspektor. —— Soldau i. Ostpr.: Schlachthofinspektor. 1500 M. ——

Spandau: Assistenztierarzt. 1950 M. — Stargard i. Pomm.:

Assistenztierarzt. 1800 M. — Stuttgart: Assistenztierarzt. 2400 bis

3000 M. -— Wcißensee bei Berlin: 'I‘ierärztlichcr Flcischbeschauer.

3000 M. — Wiesbaden: III. Tierarzt. 2400 bis 4400 M. - Zwickau:

Tierarzt. 2l00 M.

Stellen für ambulatorlschs Flslschbeschau und Prlvatpraxls: a) Neu

ausgeschrieben: Friedeberg a. Qu.: Tierarzt b'riliii"'Äusliunft

erteilt der Magistrat. — Spangenbcrg, Bez. Cassel. Tierarzt

sofort. Auskunft erteilt der Magistrat.

b) Nach Ablauf der Meldefrist noch unbesetzt: Al

staden (Landkreis Mülheim a. d. Ruhr). — Baldenburg i. Westpr.

— Friedrichstadt. — Guttstadt. —— Kemberg (Kreis Witten

berg). Mariensee (Westpr.). Nassau. Polkwitz

i. Schles. — Ratzebuhr i. Pomm.

 

Versendung der B. T. W.

Von Zeit zu Zeit geht bei der Post oder auch bei der Verlags

buchhandlung eine Beschwerde darüber ein, daß die B. T. W. nicht

am Freitag in die Hand des Lesers gelangt sei. Deshalb erlaube

ich mir, zur allgemeinen Orientierung folgendes zu bemerken. Der

Wochentag für die Ausgabe der B. T. W. ist so gelegt, daß die

selbe am Sonnabend Vormittag in der Hand sämtlicher Leser

innerhalb Deutschlands sein muß (weil der Sonnabend Abend und

der Sonntag im allgemeinen noch die meiste Aussicht auf eine

Mußestunde bieten). Die Ankunft am Freitag ist daher eine

verfrühte, auch da, ‘wo sie die Regel bildet. Das ist zunächst

stets der Fall innerhalb der mittleren Entfernungen vom Ausgabeort.

Meistens wird die B. T. W. noch am Freitag sogar bis an die

Grenze gelangen, doch hängt dies von der Stunde ab, zu welcher

sie am Donnerstag Nachmittag beim Postzeitungsamt aufgeliefert

werden kann. Der Druck der Nummer beginnt Donnerstag früh.

Ist ihr Umfang erheblich verstärkt, wie das 1906 außergewöhnlich

häufig der Fall gewesen ist, oder werden im letzten Augenblick

tagesgeschichtliche Einschaltungen notwendig, so findet die Auf

lieferung um 1—2 Stunden später statt, was bereits auf die Ver

sendung von Einfluß ist. Eine Unregelmäßigkeit seitens der Post

und ein Beschwerdegrund wird also nur dann vorliegen, wenn die

B. T. W. innerhalb Deutschlands nicht Sonnabend mit der Frühpost

einträfe. S c h m alt z.

 

Druck von W. Büxenstsin, Berlin.



Die „berliner 'I‘ierintllche Wochenschrift“ erscheint

wöchentlich im Verlage von Richard Schoetz in

Berlin 5W.48‚ Wilhelmstr. 10. Durch jedes deutsche

Postamt wird dieselbe zum Preise von lll. i'>‚— vierteljähr

lieh (M. 4.88 für die \Vochenlchrift, 12 Pf. für Bestellgeld)

frei in: Haus geliefert. [Österreichische Pult-Zeitunge

Preiuliete Nr. 514. Ungarische Nr. 8b.)
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Origlnalbeitrlge werden mit 50 Ilk., in Potltsatz mit

(l) Mit. für‘ den Bogen honoriert. Alle Manuskripte,

Mitteilungen und redaktionellen Anfragen bcliebe man

zu senden an Prof. Dr. Schmaltz, Berlin, Tierärzt
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Verlagsbuchhandlung.
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(Aus dem Kaiserl.lnstitut für experimentelle Medizin zu St.Petersburg.) 1

Versuche an Haustieren mit der rattentötenden

Bakterie Neumanns (Ratin).

Von A. Wladlmirofl’ und A. Kamensky.

Den Anstoß zu den im nachfolgenden mitgeteilten Ver

suchen gab uns ein Gesuch der Dänischen Ratin-Gesellschaft,

das von ihr vertriebene rattentötende Mittel auf seine Schäd

lichkeit resp. Unschädlichkeit für die verschiedenen Arten von

Haustieren zu prüfen.

Das Mittel „Ratin“ stellt Reinkulturen der von Neumann

zu Aalborg in Dänemark entdeckten, für Ratten und Mäuse

pathogenen Bakterie dar. Was deren Plathogenität für andere

Tierarten anbetrifft, so äußern sich hierüber Bahr und Claudia s‘)

wie folgt: „Es hat sich durch Versuche gezeigt, daß die Bakterie

Neumanns den folgenden Tieren: Hunden, Katzen, Kaninchem

Tauben, Hühnern, jungen Ferkeln und größeren Kälbern gar

nicht schadet; ganz kleine Kälber, deren Organismen, wie

bekannt, sehr empfindlich sind, vertragen dagegen die Bakterie

nicht, indem dieselbe bei diesen eine Darmentziindung hervor

ruft. Bei Menschen kann man natürlicherweise keine rationellen

Versuche anstellen, jedoch haben einige Personen freiwillig sich

zu Versuchsobjekten hergegeben, ohne den geringsten Schaden

zu leiden.“

Weitere Fütterungsversuche sind von Bergman**) aus

geführt worden. Es erhielten von dem Ratin in Form von Bouillon

kultur: zwei Meerschweinchen je 5 ccm, zwei Kaninchen je 5 ccm,

zwei Tauben und zwei Hühner je 10 ccm, eine Katze 10 ccm,

ein sechswöchentliches Ferkel 10 ccm und ein fiinftägiges Kalb

5 ccm. Mit Ausnahme des letztgenannten blieben alle Tiere

=Ä’) L. Bahr und M. Claudias: „Ratin, Herstellung, Eigen

schaften und Anwendung desselben“, Broschüre der Ratin-Gesell—

schaft. 1904.

**) Arvid M. Bergman: „0m rättdödningsmedlet. Ratin“,

 

Tidskrift für Landtmän, Nr. 29, 1904.

am Leben, ohne irgend welche Krankheitserscheinnngen erkennen

zu lassen; das Kalb jedoch erkrankte an Durchfitllen und ging

in fünf Tagen zugrunde; in seiner Milz wurden Ratinbazillen

wiedergefunden.

Ferner liegen Versuche von Grlmm*) vor, welche etwa

gleichzeitig mit den unserigen ausgeführt wurden, von deren

Resultaten wir jedoch erst nach ‘Abschluß unserer Arbeit Kennt

nis erhalten haben. An Haustieren dienten zu diesen Versuchen:

2 Kälber, 1 Schwein, 2 Ferkel, 4 Katzen, 3 Hunde, 10 Hühner,

3 Enten und 5 Tauben. Ein Kalb erhielt 100 ccm flüssigen

Ratins und erkrankte schon am folgenden Tage an heftigem

Durchfall unter großer Schwäche; am dritten Tage trat schein

bar eine gewisse Besserung ein, jedoch am vierten Tage wieder

holte sich der Durchfall mit erneuter Kraft, und am fünften Tage

erfolgte der Tod. Eine Sektion konnte nicht ausgeführt werden,

aber drei Ratten, denen Brot, gemischt mit dem Kot des Kalbes,

beigebracht worden war, krepierten nach fünf resp. sechs Tagen.

Dem zweiten Kalbe wurden 10 ccm Ratin in Milch gegeben,

worauf es (zwei Tage später) gleichfalls Durchfall bekam, sonst.

aber keinerlei Krankheitserscheinungeu aufwies und sich rasch

erholte. Bei der Wiederholung dieses Versuches, 14 Tage später,

mit 10 ccm eines freilich bereits zwei Monate alten Präparates.

trat überhaupt kein Effekt zutage. Von den Hühnern erhielten

fünf Exemplare Brot, welches mit flüssigem Ratin getränkt war.

so daß auf jedes Tier 15—20 ccm der Kultur entfiel. Drei Tage

darauf wurde denselben Hühnern Korn gegeben, gemischt mit

inneren Organen einer Ratte, die an demselben Tage an Ratin

eingegangen war. Eines dieser Hühner krepicrte am sechsten

Tage, ein zweites am 16., ein drittes am 19. Tage; zwei Hühner

blieben am Leben. Bei der Sektion der beiden ersten Hühner

wurde starke Entzündung der Lungen und des Darmkanals kon

*) .\i. D. Grimm: „Eibe neue Seuche der Ratten.“ Bote für

öffentl. Veterinärwescn, Nr. 7, 1905. (Russisch)
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statiert und aus Leber und Milz der Ratinbazillus in Reinkultur

isoliert. Eine zweite Serie von fünf Hühnern erhielt mit Ratin

getränktes Korn, so daß auf jedes Tier 10 ccm Kultur kam;

diese Hühner blieben alle gesund. Auch alle übrigen oben

genannten Haustiere blieben am Leben und äußerten keinerlei

Krankheitserscheinungen.

Endlich haben neuerdings Raebiger und Schwinning*)

eine kurze Bemerkung über ihre Versuche veröffentlicht, welche

sie im Bakteriologischen Laboratorium der Landwirtschaftskammer

für die Provinz Sachsen an Haustieren ausgeführt haben.

„Es erhielten:

1 Pferd . . . . 2 Brotwürfel mit 50—60 g Ratinkultur,

1 Bernhardinerhund 2 „ „ dgl.

1 Foxterrier 1 „ „ dgl.

2 Ziegen . . . je 1 „ .. dgl.

2 Schafe . . . „ 1 „ „ dgl.

2 Hühner . . . „ 1 „ „ dgl.

2 Tauben . . . „ 1 „ „ dgl.

Nachdem die~ Tiere innerhalb eines Zeitraumes von sieben

Tagen keine Krankheitserscheiuungen gezeigt hatten, erhielt

jedes Tier mit Ausnahme des Pferdes, das inzwischen zu einem

andern Versuche herangezogen war, die doppelte Menge Ratin

wie bei dem ersten Versuche.

Die Tiere ließen wochenlang nicht die geringsten Krankheits

erscheinungen erkennen, so daß die Ratinbakterien als unschädlich

für die Haustiere bei Verabreichung der für die Praxis in

Betracht kommenden Mengen zu bezeichnen sind.“

Das Ratin für unsere Versuche erhielten wir in zweierlei

Form: 1. in Form von Bouillonkulturen in braunen Glasflaschen

mit Korkpfropfen, 2.. in Form von Pasta aus Kartofi‘elkulturen,

z. T. in Steingutbüchsen mit Pergamentverschluß, z. T. in ver‚

löteten Blechbüchsen. Die bakteriologische Untersuchung sowohl

der flüssigen als auch der festen Präparate ergab während

unserer Expertise stets Reinkulturen von Ratinbazillen; erst später

sind uns auch (vorwiegend durch Schimmelpilze) verunreinigte

Präparate zu Gesicht gekommen. Die Virulenz jeder zum Ver

such bestimmten Portion kontrollierten wir durch gleichzeitige

Verfiitterung an graue Ratten (mns decumanus).

Unsere Haustiere wurden alle mit verhältnismäßig sehr

großen Dosen Ratin gefüttert. Das Bouillonpräparat wurde den

Tieren auf Weißbrot verabfolgt, welches damit getränkt war.

Das Kartoffelpräparat fraßen nur wenige Tiere willig ohne jeden

Zusatz; andere Tiere nahmen es nur im Gemisch mit Brot,

Kleie, Milch u. dgl.; endlich gab es auch solche, welche die

Aufnahme überhaupt verweigerten, so daß ihnen das Ratin

gewaltsam eingeführt werden mußte.

Im ganzen wurden 30 Tiere mit Ratin gefüttert, und zwar

erhielten:

Pferd I = 150 ccm Bouillon-llatin und 1‘/2 Monate

darauf noch 50 g Kartofl'el-Ratin.

‚.1

2 „ II l: 50 g Kartofl‘el-Ratin.

3 Kuh I =>‚ 130 ccm Bouillon-Ratin.

4 „ II = 50 g Kartofl‘cl-Ratin.

5 n In = 30 n v n

*) H. Raebiger und G. Schwinning: „Versuche mit Ratin,

einem neuen, Ratten tötendcn Bazillus.“ (Auszug aus dem dem

Minister für Landwirtschaft von der Landwirtschaftskammer für die

Provinz Sachsen erstatteten Bericht.) Mitteilungen der Deutschen

Landwirtschafts-Gcscllschaft, 21. Jahrg., Stück 18, pag. 103, 1906.

 

6. Kalb = 10 g Kartofi'el-Ratin.

7. Schafbock = 25 „ „ .,

S. Schaf == 25 „ „ „

9. Lämmchcn == 6 „ „ „

10. Ziegenbock »= 25 „ „ „

11. Ziege I = 75 ccm Bouillon-Ratin.

12. „ II = 30 gr Kartoffel-Ratin.

13. JungerEberI ==- 25 , „ „

14- n n 11 = 23 17 n n

15. Junge Sau I = 15 ‚ „ „

16‘ 9a 19 n "‘ 17 v „ „

17. Hund I -= 20 „ „ „

18' n II = 20 n n n

19. Hündin I = 20 „ „ „

20. „ II = 20 „ „ „

‘21. Kater r-- 5 „ „ „

22. Katze = s „ „ „

23. Huhn I = 10 „ „ „

24 n II : 5 79 11 n

25- n In : 5 n n n

26- n = 5 n n n

27' H = ö u u n

‘.28. Enterich = 5 „ „ „

29. Ente I = 5 „ , ,.

30. „ II = 5 „ „ „

Die Versuchstiere verblieben nach der Ratinfütterung 1 bis

2‘/2 Monate unter Beobachtung; während dieser Periode wurde

bei allen, außer den Schweinen, den Vögeln und dem Kater,

täglich die Körpertemperatur gemessen.

Das Resultat unserer Beobachtungen war folgendes:

Pferde.

Die Pferde erwiesen sich dem Ratin gegenüber als die

allerempiindlichsten Haustiere, insofern, als sie regelmäßig auf

11v m /J'- /4 z; //

  

jede Ratinfütterung mit Fieber reagierten, welches am Tage

nach der Einführung begann und 21/2—3 Tage anhielt.

Pferd I, ein ca. 11 Jahre alter Wallach gemeiner Rasse,

erhielt am 14. Dezember 1901 den ganzen Inhalt (150 ccm)

einer Flasche Bouillon-Ratin mit Weißbrot zu fressen. Genau

24 Stunden später stieg seine Temperatur, welche bis dahin

zwischen 37,6 und 38,1 geschwankt hatte, auf 40,3 und zum

Abend weiter auf 40,8, senkte sich dann in der Nacht auf 40,5.

Im Laufe des 16. Dezember ging sie allmählich bis 39,7 und

am folgenden Tage zur Norm herab, auf der sie bis zum

l. Februar 1905 verblieb. Am Vortage dieses Datums hatte

das Pferd 50 Gramm Kartotfel-Ratin zu fressen bekommen.

Wiederum genau 24 Stunden nach der Fütterung schnellte die

Temperatur von 38,5 auf 40,7 hinauf, erreichte nach einigen

geringen Schwankungen am nächsten Morgen 40,8, senkte sich

dann aber zur Nacht auf 40,0, zum Morgen des 3. Februar auf

39,0 und kehrte am Abend dieses Tages endgültig zur Norm

zurück.
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Während der ganzen Beobachtungsdauer traten keinerlei

Verdauungsstörungen zutage. Nur zur Zeit der Temperatur

reaktion war die Freßlust etwas herabgesetzt, Puls und Atmung

beschleunigt, aber alle diese Erscheinungen verschwanden sofort

mit dem Abfall des Fiebers.

Pferd II, ein 9 Jahre alter Wallach, Halbblut-Reitpferd,

wurde am 30. Dezember 1904 mit

50 Gramm Kartoffel-Ratio gefüttert.

Seine Temperatur, welche vordem

zwischen 37,6 und 38,0 geschwankt

hatte, war bereits am Morgen nach

der Fütterung 38,6 und stieg dann

schnell bis auf 40,9. Am 1. Ja

nuar 1905 hielt sie sich um 40°;

am darauffolgenden Tage erwies sie

sich schon bedeutend niedriger

(38,7—38,4), und am 3. Januar

kehrte sie endgültig zur Norm

zurück.

Wie in der Fieberreaktion, so

zeigte das Tier auch in jeder an

deren Beziehung genau das gleiche

klinische Verhalten wie das Pferd I.

Rinder.

Kuh I, Jaroslawsche Rasse, trächtig, verzehrte am 16.De

zember 1904 eine Portion Weißbrot, welche mit 130 ccm

Bouillon-Ratin getränkt war. Zwei Tage darauf gegen 6 Uhr

abends erhob sich ihre Temperatur plötzlich von 38,7 auf 40,6,

erwies sich jedoch um 10 Uhr abends schon auf 39,0 zurück

gekehrt. Dasselbe wiederholte sich nach ferneren zwei Tagen,

worauf die Temperatur, wie überhaupt der Zustand der Kuh

dauernd normal blieb. Am 14. Februar 1905 erfolgte die nor

male Geburt eines Kalbes. Was die beiden soeben mitgeteilten

kurzdauernden Temperatursteigerungen anbetrifft, so halten wir

es für mehr als zweifelhaft, ob dieselben überhaupt dem Ratin

zur Last gelegt werden dürfen. In dem ersten Falle hatte sich

die Kuh unmittelbar vorher losgerissen und war im Stalle

umhergetrieben worden; das zweitemal wurde gleichzeitig bei

einer anderen Kuh desselben Stalles, welche kein Ratin erhalten

hatte, genau die gleiche Temperatursteigerung beobachtet, so

daß es hier auf der Hand liegt, eine gemeinsame zufällige

Ursache anzunehmen.

  

Kuh II, Jaroslawsche Rasse, milchend, erhielt am 30. De

zember 1904 50 g Kartoffel-Katia. Während der ganzen

Beobachtungszeit wurden an ihr keinerlei Abweichungen von

der Norm wahrgenommen. '

Kuh III, gemeine Landrasse, milchend, verzehrte am

31. Dezember 1904 30 g Kartofl‘el-Ratin, ebenfalls ohne die

geringsten Folgen irgendwelcher Art.

Das Kalb, ca. sechs Wochen alt, wurde am 26. Januar 1905

mit 10 g Kartoifel-Ratin gefüttert. Dieser Versuch bot ein

besonderes Interesse, in Anbetracht der uns damals bereits be

kannten Beobachtungen von Bahr und Claudius und von

Bergman. In der Tat erkrankte auch unser Kalb 1‘/„ Tage

nach der Fütterung. Schon am Morgen des 28. Januar

war seine Temperatur 40,3 und stieg im Laufe des Tages

bis auf 41,1; noch in der Nacht betrug sie 40,6, und nach

einer Morgenremission auf 39,5 kehrte sie zu 40,9 zurück,

Zustand des Kalbes flößte in der

 

 

um erst am darauffolgenden Tage energisch abzusinken.

Vom 31. Januar an blieb sie dann dauernd normal.

Gleichzeitig mit dem Fieber trat

auch heftiger Durchfall ein, überdauerte

dieses aber um mehrere Wochen, obwohl

er mit dem Schwinden der Temperatur

steigerung schwächer wurde und einen

mehr intermittierenden Charakter annahm.

Von therapeutischen Maßnahmen wurde

absichtlich Abstand genommen, und der

ersten

Woche ernste Bedenken ein. Allmählich

nahm jedoch der Kräftezustand des Tieres

wieder zu, und späterhin hat es sich voll

kommen normal entwickelt.

Schafe.

Zu unseren Versuchen diente ein Paar schwarzer Schafe

und deren ca. zweimonatliches Lamm. Die Körpertemperatur

aller drei Tiere zeichnete sich durch große Unbeständigkeit

aus, so daß dieselbe zur Beurteilung der Ratinwirkung nur

sehr bedingt verwertet werden kann.

Schafbock. Seine Körpertemperatur bewegte sich vor dem

Versuch in den Grenzen zwischen 38,8 und 39,7. Am 30. De

zember 1904 wurde er mit 25 g Kartoti'el-Ratin gefüttert.

Fünf Tage darauf (4. Januar) stieg seine Temperatur auf 40,0

bis 40,2 und erreichte am folgenden Tage 40,3, worauf sie

einen Monat lang um 39,5 herum schwankte, nur ab und zu bis

40,0 steigend (zum letztenmal 3. Februar). Vom 8. Februar

an stellte sich die Temperatur auf 39,0—39,6 ein, d. h. auf

ungefähr dasselbe Niveau wie vor dem Versuche. Gleichzeitig

mit dem Fieber stellte sich Durchfall ein, welcher sich im

Laufe von sieben Wochen periodisch wiederholte. Während

dieser Zeit war der Allgemeinzustand des Tieres ein sehr matter.

Schaf. Die Temperatur des Tieres hielt sich vor dem

Versuche im allgemeinen um 39,0, nur drei Tage vor der

Fütterung war sie einmal auf 39,7 gestiegen; am Fütterungs

tage (30. Dezember 1904), als das Tier 25 g Kartoffel-Ratin

erhielt, betrug sie 39,4, Zwei Tage später erhob sie sich von

neuem auf 39,7, tags darauf sogar auf 39,9, kehrte dann jedoch

auf 39,0 zurück, schwankte dann noch zwei Wochen lang

zwischen 38,4 und 39,6, um sich endlich auf das Niveau 38,4

bis 39,0 einzustellen. Der Allgemeinzustand des Schafes hatte

durch die Fütterung keinerlei Schädigung erfahren.

Das Lamm wurde am 30. Dezember 1904 mit 6 g Kartoffel

Ratin gefüttert. In der vorausgegangenen Woche hatte seine

Temperatur zwischen 38,7 und 39,4 geschwankt. Schon drei

Stunden nach der Fütterung stieg sie auf 39,8 und bot darauf

bis zum 25. Januar eine unregelmäßige Kurve dar, welche im

allgemeinen über 39,0 lag und mehrfach 39,8 wieder erreichte.

Erst nach diesem Termin nahm sie einen regelmäßigen Charakter

mit Schwankungen in der Breite zwischen 38,9 und 39,5 an.

Irgend welche krankhaften Allgemeinerkrankungen wurden nicht

beobachtet, das Tier machte im Gegenteil stets einen gesunden

und munteren Eindruck und entwickelte sich in durchaus

normaler Weise.

Ziegen.

Ziegenbock, dessen normale Körperwärme zwischen 38,5

und 39,3 lag, erhielt am 30. Dezember 1904 25 g Kartofl‘el

  

:i‘*
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Ratin. Abgesehen von einer minimalen Erhebung am 2. Januar

auf 39‚4—39,5 zeigte die Temperatur des Tieres während der

ganzen Beobachtungsperiode nicht die geringste Abweichung

von der Norm. Einen Monat nach der Fütterung erkrankte der

Bock an einer Enteritis, ~ welche, wie bakteriologisch nach

gewiesen, nicht durch Ratinbazillen bedingt war.

Ziege I wurde am 14. De

zember 1904 mit 75 ccm Bouillon

Ratin gefüttert. Ihre Temperatur,

welche bis dahin 38,6—39,1 betragen

hatte, machte fünf Stunden nach der

Fütterung einen Sprung auf 39,5,

um sofort wieder dauernd auf das

Niveau 38,5 bis 39,3 zurückzukehren.

Irgend welche Krankheitserscheinun

gen kamen nicht zur Beobachtung.

Ziege II zeichnete sich vor

dem Versuch durch eine sehr kon

stante Temperaturkurve aus (Minim.

38,4, Maxim. 39,0). Nachdem sie

am 26. Januar 1905 30 g Kartoffel-Ratin gefressen hatte, be

gann sie am zweiten Tage zu fiebern: morgens 39,2, abends

schon 40,0. Im Laufe des darauffolgenden Tages sank die

Temperatur allmählich auf 39,4, wonach sie endgültig zur Norm

zurückkehrte.

Im Allgemeinbefinden waren überhaupt keine Veränderungen

wahrzunehmen.

‚x»v~u.v—mu~zz:

  

Schweine.

An den Schweinen sind Temperaturmessungen nicht aus

geführt worden. Wir begnügten uns mit sehr sorgfältiger Be

obachtung ihres Allgemeinzustandes, konnten aber während der

ganzen Ver'suchsperiode nicht die geringsten klinischen Er

3cheinungen konstatieren, welche wir als Effekt der Ratinfütterung

hätten ansprechen können. Alle vier gehörten der Yorkshire

Rasse an; die in der Tabelle unter Nr. 13 und 15 angeführten

Tiere waren ca. 3/„ Jahre, die in Nr. 14 und 16 erst 1/4 Jahr alt.

Hunde.

Von den Hunden waren 3

(2 Männchen und 1 Weibchen)

mittelgroße Tiere unbestimmter

Rasse; Hündin II gehörte der

Dachs-Rasse an._ Sie wurden

alle mit je 20 g Kartoifel-Ratin

gefüttert, worauf sie in keiner

Weise reagierten; nur bei der

Hündin II stieg am Tage _'nach

der Fütterung die Temperatur

über 38,5, erreichte tage darauf

39,1 und fiel erst nach weiteren

24 Stunden zur Norm ab.

Katzen.

Beide Versuchstiere wurden mit je 5 g Kartoffel-Ratin ge

füttert, und auch diese Dosis wurde ihnen nur mit Mühe, durch

Milch und Brot maskiert, beigebracht. Bei dem Kater, einem

erwachsenen kräftigen Tiere, mußten systematische Temperatur

bestimmungen aus äußeren Gründen unterbleiben. Die Katze,

ein sehr junges Exemplar, wurde zwar täglich zweimal thermo

 
metriert, die hierbei gewonnenen Zahlen sind jedoch zu irgend

welchen Schlüssen nicht verwendbar, da das im Zimmer frei

herumspielende Tier sich durch große Unbeständigkeit seiner

Körperwärme auszeichnete. Irgend welche exzessive Tempe

raturen (über 39,7) sind bei ihr jedenfalls nicht beobachtet

worden. Beide Tiere bewahrten während der ganzen Beob

achtungsperiode ein vollkommen gesundes und munteres Aussehen,

obgleich sie sowohl vor als auch nach der Ratin-Fütterung

periodisch flüssige Ausleerungen hatten. Letztere sind offenbar

auf die Beschaffenheit des Laboratoriumsfutters (rohes Roßfleisch

und Milch) zurückzuführen.

Vögel.

Von den Vögeln pickten 4 Hühner die ihnen zugeteilte

Menge (10 resp. 5 g) Kartoii‘el-Ratin freiwillig auf. Das

fünfte Huhn aber und alle 3 Enten verweigerten durchaus

seine Aufnahme und mußten gewaltsam damit gefüttert werden.

Von einer pathogenen Wirkung des Ratins auf die Vögel ließ

sich auch nicht das Geringste bemerken.

Aus unseren Beobachtungen schließen wir, daß die für

Ratten und Mäuse hochgradig virulenten Ratinbazillen, in

geringerem Grade auch für andere Tierarten nach Einführung

per os, pathogen sein können. Zwar haben wir keine tödlich

verlaufene Infektion zu verzeichnen, jedoch stehen wir nicht an,

die schwere Erkrankung des Kalbes, die Durchfälle und den

protrahierten Schwächezustand des Schafbockes, sowie das

Fieber beider Pferde, der Ziege II und der Dachshündin als

direkte Folgen der Ratiufütterung anzusprechen. Andererseits

ist zu berücksichtigen, daß wir so große Dosen angewandt

haben, wie sie bei der praktischen Verwertung des Ratins zur

Rattentilgung wohl kaum jemals von unseren Haustieren durch

Zufall verzehrt werden dürften, um so mehr, als die meisten der

selben das Ratin nur unwillig aufnehmen.

Gefahr seitens des Ratins für die Haustiere kann füglich in

praxi nicht wohl die Rede sein.

Von einer ernsten

' Sicherheitsemaskulator.

Von 0berveterinär Blunk-Wesel.

Zum Kastrieren der Pferde bedient sich heute ein großer

Teil der Tierärzte des Emaskulators. Wenn dies Instrument

noch nicht allgemein Verwendung findet, so ist es wohl dem Um

stande zuzuschreiben, daß nach Benutzung desselben zuweilen

Nachblutungen auftreten. Ich habe einmal bei einem einjährigen

Hengste diese un'angenehme Erfahrung gemacht, und mancher

Kollege weiß über solche Zufälle ein Liedchen zu singen. Auch

erinnere ichlan den Artikellvon B_udnowski in Nr. 11, Jahr

gang 1905 der Zeitschrift für Veteriuärkunde, zu dem ich noch

bemerken möchte, daß, während Budnowski Nachblutungen

nach Benutzung des Emaskulators meistens bei älteren Hengsten

in Erfahrung gebracht hat, die mir bekannt gewordenen Fälle

in der Regel bei jungen Hengsten (Fohlen) aufgetreten sind.

Wenn auch gedachte Nachblutungen für das Leben der Tiere

bekanntlich durchweg gefahrlos sind, so weiß doch jeder Tier

arzt, wie der bäuerliche Besitzer sich anstellt, wenn er sein

Pferd bluten sieht, namentlich wenn die Blutung erst auftritt,

nachdem der Operateur fort ist. Da heißt es, daß sein Pferd

soviel Blut verloren hat, ist ihm doch bei einem Kastrierer nie

passiert usw.
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Manche Tierärzte sind, nachdem sie einmal eine Nachblutung

bei Anwendung des Emaskulators gesehen haben, zu ihrer alten

Methode zurückgekehrt, während eine Reihe anderer Kollegen

sich des Emaskulators nur noch in Gemeinschaft mit der S andschen

Zange bedienen, wie es Budnowski für ältere Hengste empfiehlt.

In zweierlei Hinsicht dürfte jedoch letztere Kastrations

methode Nachteile gegenüber der mit alleiniger Benutzung des

Emaskulators besitzen. Einmal der Umstand, daß man zweier

Instrumente bedarf, und zum andern, daß der Samenstrang an

zwei Stellen gequetscht wird, was für die Heilung in Betracht

kommt. Allerdings wird eine wesentliche Verzögerung der

Heilung durch die doppelte Quetschung nach meinen Erfahrungen

sowie nach den Mitteilungen von Kollegen, die seit Jahren mit

Sandscher Zange und Emaskulator kastrieren, nicht verursacht.

Jedenfalls wird dem Tierarzt in der Praxis mehr daran gelegen

sein, sichere Blutstillung zu erlangen, damit der Besitzer nur

kein Blut sieht, als daran, daß die Kastrationswunde eventuell

einige Tage früher heilt.

Um die Unbequemlichkeit, zwei Zangen benutzen zu müssen,

zu umgehen und um nur ein kurzes Stück des Samenstrang

stumpfes zu quetschen (Budnowskis Forderung), damit durch I

die doppelte Quetschung der Heilvorgang nicht nachteilig be

einflußt wird, benutze ich seit 1'/, Jahren eine Zange, die ein

doppeltes Maul besitzt, wovon das eine dem des Emaskulators

entspricht, also quetscht und schneidet, während das andere Maul

nur quetscht, also die Sandsche Zange ersetzt, letzteres mit

dem Unterschied, daß es beim Schließen nicht nur, wie die

Sands’che Zange, einen Druck auf den Samenstrang ausübt,

sondern gleichzeitig, genau so wie der Emaskulator, durch Über

einandergleiten der beiden Maulteile ein künstliches Aufrollen

der Intima der Samenarterie bewerkstelligt. Es wird also durch

die Zange das die Blutung verhindernde Prinzip des einfachen

Emaskulators doppelt angewandt. Um eine Zerrung des Samen

strangstumpfes beim Schließen der Zange zu vermeiden, steht

der konkave Rand des unteren (stumpfen) Hakens, sowie die

zugehörige Backe vor diesen Teilen des oberen Maules etwas

zurück resp. vor.

  

Die Anwendung dieses Sicherheitsemaskulators, wie ich die

Zange nennen möchte, ist noch einfacher als die des Emasku

lators. Er braucht weder vorsichtig langsam angelegt noch

gelöst zu werden. Nachdem man das Nebenhodenband durch

schnitten hat, wird die Zange angelegt und der Samenstrang

damit durchschnitten, worauf sie eine Minute lang liegen bleibt

Mehrfach habe ich die Zange überhaupt nicht liegen lassen’

sondern dieselbe nach Durchschneidung des Samenstranges so

fort entfernt. Auch dann ist es nicht zu Nachblutungen ge

Ich will dies Verfahren jedoch nicht empfehlen, da

eine Blutung jedenfalls sicherer durch längeres Liegen der

Zange verhindert wird.

kommen.

Ich habe mit dem Sicherheitsemaskulator eine Reihe von

Hengsten verschiedenen Alters, sowie acht abdominale und einen

 

inguinalen Kryptorchiden ‘mit gutem Resultate kastriert. Aus

dem Umstande, daß die Kryptorchiden auch alle die Operation

gut überstanden haben, darf wohl zu schließen sein, daß die

doppelte Quetschung keine Gefahr für den Heilverlanf in sich

birgt. Jedenfalls wird bei Anwendung des Sicherheitsemuskulators

vom Samenstrang weniger zertrümmert, als dies bei Kastration

mit Kluppen, durch Abdrehen oder durch Anwendung der

Sandschen Zange in Gemeinschaft mit dem Emaskulator der

Fall ist, und man sieht doch auch bei letzteren Kastrations

methoden im allgemeinen keinen ungünstigen Heilverlauf.

Dafür, daß der Sicherheitsemasknlator eine Blutung sicher

verhindert, spricht, abgesehen von den oben angegebenen

Erfahrungen, der Umstand, daß dies in den meisten Fällen schon

durch Anwendung des einfachen Emaskulators erreicht wird, daß

andrerseits nach Benutzung des einfachen Emaskulators in

Gemeinschaft mit der Sandschen Zange bisher Nachblntungen

nicht beobachtet sind.

Die Firma Hauptner, welche die gesetzlich geschützte Zange

hergestellt hat, ist bereit, Interessenten das Instrument zur

Probe zu überlassen.

R e f e r a t e.

(Aus dem physiologischen Institut der Tieritrztlichcn Hochschule

zu Dresden.)

Zum Mechanismus der Magenverdauung.

Von Arthur Scheunert.

(Archiv für die gesamte Physiologie, Bd. 114.)

Obwohl bereits vor 25. Jahren Ellenberger und seine Mit

arbeiter darauf hingewiesen haben, daß die in den Magen der

Pferde, Schweine und Hunde gelangendc Nahrung sich schicht

weise aneinander lagert und zum Darm vorriickt, hat sich die

Irrlehre von der Durchmischung des Mageninhaltes mit großer

Zähigkeit erhalten, und auch heute noch werden in verschiedenen

Lehrbüchern das Bestehen regionärer Verschiedenheiten des

Mageninhaltes und der periodische Ablauf der Magenverdaunng

ignoriert. In neuester Zeit hat dann Griitzner-Tübingen an

Ratten, Meerschweinchen, Katzen, Hunden und Kaninchen ähn

liche Versuche wie Ellenberger angestellt, deren Ergebnisse

im allgemeinen sich mit den Angaben des erstgenannten Autors

decken. Um die noch vorhandenen Widersprüche völlig zu

beseitigen, hat nun der Verfasser ebenfalls an Pferden, Hunden

und Kaninchen experimentiert. Als Futtermittel wurden Hafer.

Heu, Kleie, mit Milch getränkte Brotkrumen verwendet; diese

Stoffe waren mit verschiedenen Farben, wie: Gentianablau,

Bordeauxrot etc., gefärbt. Die Magen wurden unmittelbar nach

der Exenteration in einem Zinkgefäß zum Gefrieren gebracht.

Die Untersuchung der Oberfläche des farbigen Mageninhaltes

und ebenso der angelegten Durchschnittsflächen lieferte klare

übersichtliche Bilder.

Scheunert folgert aus seinen Versuchen, daß bei Ver

abreichung verschiedener Nahrungsmittel hintereinander eine

Schichtung der Fnttermassen im Magen eintritt und stundenlang

anhält. Eine Durchmischung des Inhaltes findet nicht

statt. Die Auffüllung des Magens, die Entstehung und der

Verlauf der Schichtung hängen von verschiedenen Faktoren ab

(anatomischer Bau und Lage des Magens, Druckverhältnisse).

Weiter üben sicherlich die Bewegungen des Magens sowie die

physikalische Beschaffenheit der Nahrung und des Bissens einen
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nicht unerheblichen Einfluß aus. Bei der Anfüllung des Magens

breiten sich die mit ziemlicher Gewalt eingepreßten Massen

fächerartig aus. Die später eintretenden Anteile drängen dabei

die älteren pyloruswärts und besonders entlang der großen

Kurvatur. Ebenso gehen aber auch Anteile entlang der kleinen

Kurvatur direkt zum Pylorus und treten nach ganz kurzer Zeit

oder sofort in den Darm über. Die größte Quantität gelangt

zunächst immer in den kardiaseitigen Abschnitt, rückt von dort

zur Magenmitte und drängt das alte Futter pyloruswärts fort.

Durch diese Vorwärtsbewegung wird es bewirkt, daß die Futter

mittel sich übereinander schichten, und daß die Schichten links

(kardiaseitig) am mächtigsten und nach rechts (pyloruswärts)

abnehmen.

Die Beobachtungen Grützners, daß die zuletzt gereichten

Nahrungsmittel in die Mitte der alten gelangen, konnte Scheunert

nicht bestätigen, da bei seinen Versuchen das Futter sich sofort

lausbreitete und in Berührung mit der Magenschleimhaut trat.

Die nunmehr definitiv festgestellte Tatsache der Schichtung der

nacheinander genossenen Futtermittel erklärt auch die Ver

schiedenheit der Verdauungsvorgänge in den einzelnen Ab

schnitten der Magenhöhle. Während man früher an das Vor

kommen einer Stärkeverdaunng im Magen wegen der dort

existierenden Salzsäureproduktion nicht mehr glauben wollte

und den Magen nur als Verdauungsorgan für Eiweißkörper be

trachtete, zeigt uns die Lehre von der Schichtung klar und

deutlich, daß die Möglichkeit zu den genannten Vorgängen ge

geben ist. Die Stärkeverdauung, die Milchsäuregärung, wie

auch andere unter erheblicher Gasbildung ablaufende Gärungs—

vorgänge können im kardiaseitigen Abschnitt sehr wohl ablaufen,

während dies im übrigen Magen wegen der dort vorhandenen

Salzsäurekon’zentration bereits unmöglich ist. Die neueren

Forschungen haben auch gezeigt, daß die Magenverdauung eine

große Rolle bei der gesamten Verdauung spielt, und daß der

Magen keineswegs ein so unwichtiges Organ ist, wie man auf

Grund der bekannten Exstirpations- und Ausschaltungsversuche

anzunehmen geneigt ist. J. Schmidt.

Ovariotomie bei einer Stute.

Von Oberveterinär Poddig.

(Zeitschrift für Veterinärkunde uns, s. 442.)

Eine edle, zehnjährige Fuchsstute war ein Schläger, der

sich nicht mehr satteln und putzen ließ, Pferden gegenüber sich

ruhig verhielt, beim Nähern von Personen aber unter quiekenden

Tönen schlug. Beim Eintreten der Brunst änderte sich das

Benehmen völlig. Das Tier war dann lammfromm, ließ alle

Manipulationen mit sich vornehmen und war in dieser Zeit

auch zum Reiten zu gebrauchen. P. nahm bei dem Tiere die

Ovariotomie — von der Scheide aus — vor. Das Waschen der

Scheide ließ sich die Stute einige Tage ruhig gefallen, dann

trat das frühere Benehmen in allerdings abgeschwächtem Maße

hervor. Vom zehnten Tage an nach der Operation wurde die

Stute geritten und war in der Folgezeit mit Vorsicht zu diesem

Dienst zu gebrauchen. Es war also ein teilweiser Erfolg zu

verzeichnen. Nach etwa acht Wochen verletzte die Stute einen

Mann, der unvorsichtig herantrat, nur leicht; kurze Zeit darauf

kam sie im Stalle los und demolierte Krippe und Mauerwerk.

Der Besitzer ließ das Tier schlachten.

Der die Fleischbeschau ausübende Kollege teilte später P.

mit, daß die Operationswunde gut verheilt war, daß sich aber

 

im Kleinhirn, unmittelbar unter der Oberfläche, rechts von der

Medianebene in dem dem Großhirn zugekehrten Teile ein etwa

haselnußgroßer, von gelblicher, krümliger Masse gebildeter

Herd befunden habe.

Der Teilerfolg der Operation hatte seinen Grund vermutlich

darin, daß das Leiden der Stute nicht nur durch Eierstock

sondern durch diese Kleinhirnerkrankung mit

Richter.

degeneration,

bedingt war.

Über die Behandlung lokaler Infektionen mit elek

trischer Einführung der Medikamente.

Von Dr. D. Bernardini.

(Clin. vet. 1906, Nr 20.)

Die Idee, Medikamente mit dem elektrischen Strom dem

Körper des Menschen und der Tiere einzuverleiben, ist nicht

neu; die Versuche haben aber für die Praxis bisher wenig

Früchte getragen. Verf. nahm diese Versuche von neuem auf

und erlangte unter Anwendung der Sublimatlösung bei einzelnen

Affektionen der Haut ermutigende Resultate.

Acht Hunde wurden von der Acarusräude binnen kurzer Zeit

völlig geheilt. Bei drei Hunden waren dazu nur zwei Sitzungen

von je 10 Minuten erforderlich, die in Zwischenräumen von fiinf

Tagen aufeinander folgten. Fünf andere Hunde heilten nach

drei und ein Hund nach fünf Applikationen des Stromes. Im

letzteren Fall kamen zu schwache Sublimatlösungen in An

wendung. Als zweckmäßig erwies sich die 1/„prozentige Lösung,

mit der die entsprechend eingerichtete Anode getränkt wurde.

Gleich gute Erfolge wurden erlangt mit der Behandlung

einer Herpesform bei einem Pferd und einem Stallknecht, der

sich von diesem die Bartflechte akquiriert hatte. Furunkel des

Menschen, Geschwüre, atonische oder fungöse Wunden, Otorrhoe

des Hundes usw. gelang es nicht minder überraschend schnell

der Heilung zuzuführen.

Außer dem Sublimat wurden noch viele andere Medikamente,

die zur Einführung mit dem elektrischen Strom geeignet sind,

auf ihre Wirkung untersucht. Über die gewonnenen Resultate

soll später eingehend berichtet werden. Peter.

Atropinvergiftung bei einem Pferde.

Von Tierarzt H. Neffgen-Rödelheim.

Ein exzentrischer Gutsbesitzer, der früher Chemie bzw.

Pharmazie studiert hatte, stellte mit seinem Vieh allerlei ab

sonderliche und gefährliche Experimente an. So spritzte er

einem schweren achtjährigen Oldenburger Wallach 0,5 Atropin.

sulf. ein, um die Wirkung zu studieren. N. fand drei Stunden

nach der Einspritzung folgendes Krankheitsbild: Das Pferd

rannte mit dem Kopf gegen die Wand, legte sich nach hinten

in die Halfter und rannte dann wieder vorwärts. Zeitweilig

wieherte es leise und schlug mit: den Hinterfüßen gegen den

Bauch, als wollte es Fliegen abwehren. Pupillen stark er

weitert, Puls und Atmung sehr frequent, doch konnte die Fre

quenz wie auch die Temperatur wegen der Unruhe des Pferdes

nicht festgestellt werden. Der Appetit lag danieder, und bot

man dem Tiere Wasser an, so steckte es den Kopf bis über die

Nüstern in das Wasser, trank aber nicht. Gegen Morgen trat

dann eine Gegenreaktion ein. Es zeigten sich schwere De

pressionserscheinungen und es taumelte beim Herausnehmen

aus dem Stalle hin und her. Schließlich stürzte es plötzlich

nieder und eine halbe Stunde später -— 21 Stunden nach der

Injektion — trat der Tod unter Krämpfen ein. Rdr.
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Aphonie bei einer Kuh infolge von primärer Larynx

tuberkulose.

Von Heinrich Holterbach, Tierarzt in Offenburg i. B.

(Deutsche Tierärztliehe Wochenschrift 1908, Nr. 44.)

Bei einer gut genährten Simmentaler Kuh stellte sich an

geblich plötzlich Stimmlosigkeit (Aphonie) ein. Sie „markierte“

das Brüllen. Als H. zugezogen wurde, bestand das Leiden be

reits 13 Monate. Bei der Inspiration konnte man auf mehrere

Meter Entfernung hörbares fauchendes, schniebendes Geräusch

hören. Es bestand eine leichte Umfangsvermehrung des Kehl

kopfes, und mit aufgelegter Hand konnte bei jeder Inspiration

eine schlotternde Bewegung gefühlt werden. Zeitweilig trat ein

trockener, quälender Husten anfallsweise auf. Die Diagnose

lautete auf ein intralaryngeal sitzendes‚ malignes Neoplasma.

Da bald eine Verschlimmerung in Gestalt von Erstickungsanfeillen

eintrat, wurde die Kuh geschlachtet. Bei der Fleischbeschau

erwies sich einzig nur der Kehlkopf erkrankt. Es fand sich

eine das Lumen des Kehlkopfes ausfiillende, dem Gießkannen

nnd teilweise dem Schildknorpel breit anfsitzende, blaßrote,

höckerige ‘Neubildung von derber Beschaffenheit, die keine ver

kästen oder verkalkten Herde enthielt. Die Diagnose Kehlkopf

tuberknlose wurde im tierhygienischen Institut zu Freiburg be

stätigt. Rdr.

Systematische Behandlung der Sarkoptesräude und

des Ekzems des Hundes.

Von (‘unys.

(Journal de Lyon, 80. November 1906.)

Es treten beim Hund zwei Krankheiten auf, die sehr ähn

lich sind, das Ekzem und die Sarkoptesräude, wenn sie gene

ralisiert sind.

Das Ekzem stellt sich mit einer diffusen Rötung ein, die

besonders an den feinen Hautpartien bemerkbar wird, und ist

von heftigem Juckreiz begleitet. Durch das Kratzen mit den

Zehen bilden sich Bläschen und Pusteln, die bald aufbrechen

und eine seröse Flüssigkeit entleeren, die zu Borken eintrocknet.

Bei der Sarkoptesräude ruft der Parasit anfangs punkt

förmige, flohstichähnliche Rötungen hervor, die sich infolge des

durch den Juckreiz bedingten Kratzens auf dem ganzen Körper

ausdehnen. Wie bei der vorigen Krankheit bilden sich Bläschen,

Pusteln und Borken. Bei beiden Krankheiten fallen die Haare

aus, die Haut verdickt sich, wird rissig und gefältet und ver

verbreitet einen sehr unangenehmen Geruch.

Eine Diiferentialdiagnose ist sehr schwer zu stellen und ist

die Diagnose auf Bände nur durch den Nachweis der Sarkoptes

milben gesichert. Daher ist eine systematische Behandlung, die

vorerst gegen den Parasiten und dann gegen das Ekzem ge

richtet ist, immer am Platz.

Den kranken Hund muß man vor allem ganz scheren, und

damit sich die Borken aufweichen und abfallen, ihn mit weißer

Seife und warmem Wasser waschen, so daß der Parasit frei

lieg’t, und danach abtrocknen. Um nun gegen die Räudemilben

vorzugehen, wird der Hund in einem lprozentigen Arsenikbad

von Körperwärme einige Minuten lang gebadet und mit einer

harten Bürste tüchtig frottiert und nachher abgetrocknet. Man

kann zum Bade auch ein adstringierendes Mittel, wie Eisen

sulfat zu 5 Proz. oder Alaun zu 10 Proz. hinzugeben. Vor dem

Baden ist es gut, den Hodensack mit Fett einzureiben und

während des Badens Sorge zu tragen, daß keine Flüssigkeit dem

Tiere in das Auge oder in das Maul kommt. Diese Bäder werden

 
2—4 Tage gegeben und wird der Hund nachher mit der Hel

merichschen Salbe zur Hälfte oder zu zwei Drittel eingerieben,

die man erst nach zwei Tagen abwiischt, um den Rest des

Körpers einzureiben.

Hat man es mit einem nässenden Ekzem zu tun, so macht

man auf die kranken Partien adstringierende Abwaschungen mit

Bleiwasser oder Eichenrindenabkochung zu 25—50 g auf das

Liter und trocknet das Exsudat mit Stärkemehl oder Bismutbum

subnitricum auf. Das Eczema crustosum wird mit Kadeöl oder

einer anderen Teersalbe behandelt, die man einige Tage ein

wirken läßt, um dann eine adstringierende Salbe, wie Zinksalbe

oder eine der folgenden anzuwenden,

Tannoform ' 10,0,

Acid. salicyl. 5,0,

Vaselin 100,0,

oder bei Stubenhunden eine solche von 1 Teil Resorzin auf

6 Teile Vaselin. H e l fe r.

Wocheniibersicht über die medizinische Literatur.

Von Dr. P. feil, Charlottenburg,

Königlicher Krsistierarzt.

Fortschritte der Medizin Nr. 32.

Beitrag zur Lokalisation des musikalischen Talentes im Gehirn

und am Schädel; von S. Auerbach. — Im Arch. f. Anat. u.

Physiol., Anat. Abtlg. 1906, S. 197, teilt Auerbach seine

Untersuchungen, welche dem musikalischen Talente gewidmet

sind, mit. A. hat seine Untersuchungen an dem Gehirn des

Frankfurter Konzertmeisters Koning und dem des berühmten

Musikers Hans von Bülow ausgeführt. Dem musikalischen

Talent liegt nach seinen Untersuchungen eine besonders starke

Entwicklung des Gyrus temporalis super. und des ‚angrenzenden

Gyrus supramarginalis zugrunde, und zwar ist dieser Befund

auf beiden Seiten, links etwas stärker als rechts zu konstatieren.

Die musikalische Begabung besteht aus zwei verschiedenen

Eigenschaften, einer passiven, dem sogenannten Gehör (d. i. die

Aufnahme und Urteilsfähigkeit) und einer aktiven, dem musika

lischen Schaffungsvermögen (d. i. Spiel und Komposition).

A. nimmt an, daß der Gyr. temporal. sup. der Sitz des passiven

und Gyr. supramarginal. der Sitz des aktiven musikalischen

Vermögens ist.

Therapeutische flionatshefle, Heft Nr. I2, I)exrmber 1906.

Zur Behandlung chronischer Arthritlden mittelst Fibrolysin;

von Dr. B. Salfeld. — S. hebt zunächst hervor, welche große

Anforderungen an die Geduld des Arztes die Erkrankung der

chronischen Arthritiden stellen. Das Fibrolysin nun ermöglicht

es durch seinen Salizylgehalt eine Hyperämie der Gelenke her

vorzurufen. Daher erklären sich auch die zahlreichen Erfolge

bei der ‚Anwendung des Fibrolysins. Verfasser teilt dann eine

Anzahl von Behandlungserfolgen mit.

Asthmakarbon. —— Unter Asthmakarbon ist ein neues, in den

Handel gebrachtes Antiasthmatikum zu verstehen. Es besteht

aus Kraut und Wurzel einer strauchartigen Pflanze, Punaria

Aseochingae. Die Pflanze gehört zu der Familie der Kom

pcsiten. Die Wurzeln und das Kraut werden fein gepulvert

und zu 5 g schweren Tabletten gepreßt, welche auf einer Holz

kohle befestigt sind. Bei Beginn des Asthmaanfalles werden

die Dämpfe eingeatmet und die Beschwerden verschwinden.

Als Hämostatlcum In der Gynäkologie verordnet Rosow Chlor

calcimn nach folgender Formel‘:
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Calcii chlorati . 5,0——10,0

Aquae destillatae 100,0

Sirupi Menthae . . . 20,0

M. D. S. Eßlöffelweise innerhalb 24 Stunden zu nehmen.

Münchener Medizinische libchenschrz'fl 1Vr.50.

Über Harnsäureausscheldung bei Gicht und Alkoholismus; von

L. Pollak. —— Die Störung des Harnsäurestoii'wechsels bei

Alkoholikern äußert sich entweder in Retention oder in ver—

schleppter Ausscheidung oder in Kombination beider, genau wie

bei der Gicht.

Tagesgeschichte.

Jubiläum des Dresdener'Tierärztlicheu Vereins.

Wie bereits in Nr. 51 der B. T. W. vom Jahre 1906 er

wähnt, feierte am 2. Dezember der Tierärztliche Verein der

Kreishauptmannschaft Dresden das Jubiläum seines 25 jährigen

Bestehens. Die anläßlich dieser Veranstaltung vom Vorsitzenden,

Prof. Dr. Schmidt-Dresden, während der Festtafel gehaltene

Rede hatte nachstehenden Wortlaut:

Hochverehrte Anwesende!

Weihevoll, doch fröhlich ist die Stunde,

Die uns hier die Pforten‘aufgetan,

Seid begrüßet all mit Herz und Munde,

Festgenossen, treu auf gleicher Bahn,

Die im harten Kampf des Lebens

Nie vergaßen noch die Wissenschaft,

Die beseelt vom gleichen Drang des Strebens

Aus dem Freundeskreise schöpften Kraft,

Nehmt von hier den Wunsch zu stetem Glück,

Seht voran und denkt mit mir zurück!

Es war am ö.November des-Jahres 1881, als in‘ Dresden die

Deputierten des Meißener Tierärztlichen Vereins: die Herren Be

zirkstierarzt S chl e g-Meißen, Tierarzt H e yne-Krögis und Gestüts

roßarzt Kettritz-Moritzburg, sowie die Vertreter der Dresdener

Tierärztlichen Gesellschaft: die Herren Professor Dr. Johne,

‘Dozent Lungwitz und Oberroßarzt Lange, sich zu einer ge

meinsamen Sitzung zusammenfanden und zu dem wichtigen Be

schluß gelangten, daß der bisherige Meißener Verein unter ent

sprechender Abänderung seiner Statuten und seiner Bezeichnung

die Dresdener Vereinigung in sich aufnehmen sollte. Mit diesem

Beschluß war die Gründung des Tierärztlichen Vereins der

Kreishauptmannschaft Dresden geschehen, und es wurde in ge

nannter Sitzung sofort die Revision der Statuten, welch letztere,

‘abgesehen von einigen sich mit der Zeit ergebenden Änderungen,

auch heute noch Geltung besitzen, durchgeführt. Die Ziele des

Vereins sollten sein:

1. Hebung und Förderung des tierärztlichen Standes

und der tierärztlichen Wissenschaft überhaupt.

2. Förderung eines gegenseitigen kollegialen Be

nehmens sowohl in geschäftlicher Beziehung als auch

im Privatleben.

Nach dieser konstituierenden Sitzung wurde im Früh

jahr 1882 die erste Vereinsversammlung nach Dresden ein

berufen. An derselben beteiligten sich 27 Mitglieder und ein

Gast. Die von den Deputierten aufgestellten Statuten wurden

einstimmig angenommen. Sodann erfolgte durch Herrn Prof.

Dr. Johne das Verlesen der Konstitutionsurkunde, aus welcher

hervorging, daß der neugegründete Verein insgesamt 43 Mit

glieder zählte. Ferner wurde beschlossen, sich dem landwirt

 

 

schaftlichen Kreisverein als Zweigverein anzugliedern. Die

Wahl der Vorstandsschaft ergab folgende Zusammensetzung:

Bezirkstierarzt Schleg, "orsitzender, Prof. Dr. J ohne, stell

vertretender Vorsitzender, Dozent Lungwitz, Protokollant und

Kassierer, Amtstierarzt Dr. Meißner, stellvertretender Proto

kollant und Kassierer. Den ersten Vortrag auf dieser "er

sammlung hielt Herr Dozent Lungwitz über Hufmechanismus;

den zweiten Herr Prof. Dr. J ohne über die neueste Enb

deckung auf dem Gebiete der Tuberkulose.

M. H.! Nachdem ich Ihnen in kurzen Zügen die Ent

stehung unseres Vereins geschildert habe, bitte ich Sie, mit mir

dessen weitere Entwicklung während des nunmehr ver

flossenen Vierteljahrhunderts zu verfolgen.

Mit der Gründung des Vereins schien einem wirklichen

Bedürfnis entsprochen werden zu sein. Diese Annahme wird

bewiesen durch das aus tierärztlichen Kreisen dem neuen Werke

entgegengebrachte Interesse. Die Namen eines Leisering,

Siedamgrotzky, Johne, Ellenberger, Voigtländer, die

in zahlreichen Präsenzlisten der Vereinsversammlungen sich ein

gezeichnet vorfinden, liefern wohl den besten Beweis dafür, wie

man auch in führenden Stellen die Notwendigkeit des Zusammen

schlusses der Tierärzte anerkannte. Sowohl von seiten der

Tierärztlichen Hochschule, als auch von der Kgl. Kommission

für das Veterinärwesen — insbesondere durch den jeweiligen

Landestierarzt — wurden dem Verein vollste Unterstützung

und Mithilfe zur Erreichung des gesteckten Zieles gewährt.

Fassen wir zuerst die Personalbewegung im Verein

ins Auge, so können wir als Personalstand, der sich aus den

ehemaligen und jetzigen Mitgliedern ergibt, die stattliche

Anzahl von über 150 Mitgliedern und 19 Ehrenmitgliedern

nennen. Gestorben sind im Laufe der verflossenen 25 Jahre

42 Mitglieder und 7 Ehrenmitglieder; durch Wegzug nach

anderen Kreishauptmannschaften bzw. nach außersächsischen

Orten ist ferner-noch eine nicht unerhebliche Zahl von Mit

gliedern in Abrechnung zu bringen. Der Bestand am heutigen

Tage umfaßt 12 Ehrenmitglieder und 85 Mitglieder. Von den

sechs Gründern des Vereins haben wir das Vergnügen und die

Ehre, noch drei (Geheimrat Johne, Kommissionsrat Lungwitz

und Korpsstabsveterinär Lange) rüstig im Leben stehend zu

besitzen, während von den übrigen 37, in der ersten Versamm

lung aufgenommenen Kollegen nur noch sieben zu den Unsrigen

zählen, die hoffentlich noch lange, lange Jahre un zugehörig

bleiben werden.

Von offiziellen Versammlungen, die statutengemäß

alle halben Jahre abgehalten werden sollten, sind einschließlich

der heutigen 50 veranstaltet werden. Die meisten fanden in

Dresden statt, eine große Anzahl auch in Meißen und Pirna,

vereinzelte in Riesa, Freiberg, Dippoldiswalde. Sie waren im

allgemeinen gut besucht; die Dresdener Versammlungen er

klärlicherweise immer besser als die auswärtigen, eine Wahr

nehmung, die möglicherweise eine Statutenänderung in der Weise

herbeiführen wird, daß künftig sämtliche Sitzungen hier ab

zuhalten sind. Der durchschnittliche Besuch bezifferte sich auf

ca. 25—35 Mitglieder und mehrere Gäste. Die größte Ver

sammlung fand in Dresden am 22. Januar 1899 anläßlich der

Besprechung der einzuführenden obligatorischen Fleischbeschau

statt; es waren hierzu nicht weniger denn 3 Ehrenmitglieder,

27 Gäste und 66 Mitglieder, also insgesamt 96 Personen

erschienen.
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Interessant dürfte es ferner sein, diejenigen Mitglieder

kennen zu- lernen, die sich am Besuch der Versammlungen am

meisten beteiligt haben. Hier ist in erster Linie Herr Kom

missionsrat Lungwitz zu nennen, der von 50 Versammlungen

45 besuchte. Die beiden nächsten Ziffern erreichen unser

Landestierarzt Herr Medizinalrat Prof. Dr. Edelmann-Dresden

mit 33 von 38 Versammlungen und Herr Kollege und jetzige

Privatus Trost, früher in Dohna jetzt Hosterwitz, mit 35 von

50 Versammlungen. Ich bin wohl der Zustimmung aller An

wesenden sicher, wenn ich gerade diesen drei Herren den herz

lichsten Dank für ihre regen Bemühungen um den Verein

ausspreche, und wenn ich zugleich dem Wunsche hierbei Ausdruck

verleihe, daß in Zukunft auch unter der jüngeren Generation

zahlreiche Nacheiferer im Interesse für den Verein erstehen

mögen.

Die wissenschaftliche Betätigung fand ihren Ausdruck

in 104 Vorträgen und Referaten, die zum Teil mit Demon

strationen verknüpft waren und, abgesehen von einigen wenigen

Ausnahmen, von den Ehrenmitgliedern und Mitgliedern des

Vereins gehalten werden sind. Außerdem gaben in 18 Ver

sammlungen Mitteilungen aus dem Gebiete der Praxis und der

Fleischbeschau willkommenen Anlaß zur Aussprache und Be

lehrung. Ferner wurde versuchsweise im Jahre 1884 ein Preis

ausschreiben veranstaltet, indem fiir die zwei besten, von

sächsischen Tierärzten eingehenden Arbeiten 80 und 40 M. als

Später ist von ähnlichen Unter

nehmungen Abstand genommen werden, da der in der Praxis

stehende Kollege wohl kaum in der Lage sein dürfte, umfassende

wissenschaftliche Arbeiten zu liefern, während die an wissen—

schaftlichen Instituten usw. beschäftigten Kollegen dies ohne

größere Schwierigkeit vielleicht erledigen könnten und dadurch

von vornherein gewisse Bevorzugung genössen.

Außer der Pflege der Wissenschaft hatte sich der junge

Verein auch die Förderung des tierärztlichen Standes

aufs Panier geschrieben. Seine Bemühungen auf diesem Gebiete

sind, wie wir gleich sehen werden, ebenfalls von reichem Er

folge begleitet gewesen.

Im Oktober 1884 wurde der Verein auf sein Ansuchen in

den Deutschen Veterinärrat aufgenommen. Letztere Korporation

stellt bekanntlich die Vertretung der deutschen Tierärzte vor

und besteht aus den ihm angehörenden tierärztlichen Vereinen

und den Vertretern der tierärztlichen Hochschulen und der

Staatsregierungen.

Unserem Verein war es durch seine Zugehörigkeit zum

Veterinärrat vergönnt, an allen uns betreffenden wichtigen Tages

fragen erfolgreich mitzuarbeiten und für seinen Teil dazu bei

zutragen, daß alle das Lager der Tierärzte so bewegenden

Fragen —— als Merksteine nenne ich hier nur: Umwandlung der

Tierarzneischulen in Hochschulen, erstmalige im Jahre 1892 er

folgte Reform des Militärveterinärwesens, Forderung der Ma

turität, Einführung der Fleischbeschan —— zur Zufriedenheit ge

löst worden sind. Wo ständen wir jetzt, wenn wir keinen

Deutschen Veterinärrat, wenn wir kein organisiertes

Vereinswesen gehabt hätten, wenn wir hätten einzeln

für uns kämpfen müssen?

Wenn es ferner galt, den tierärztlichen Stand nach außen

zu repräsentieren, dann war unser Verein sicherlich nicht der

letzte, der auf dem Plan erschien. .Als im Jahre 1892 der Ab

geordnete Dr. von Frege-Abtnaundorf im Reichstag durch sein

Preise ausgesetzt wurden.

 

Eintreten für die Militärveterinärreform sein Interesse bekundet

hatte, ließen die sächsischen tierärztlicheu Vereine nicht lange

auf den diesem treftlichen Mann gebührenden Dank warten, der

in Überreichung einer kostbaren Adresse Ausdruck fand.

Als 1893 im Deutschen Reichstag Stimmen bedrohlich laut

wurden, welche nicht die langersehnte Erhöhung der Schul

vorbildung, sondern leider im Gegenteil die Herabminderung als

wünschenswert hinstellten, da war es unser Verein, der die

Initiative ergriff und gemeinsam mit den anderen drei sächsischen,

sowie dem bezirkstierärztlichen Verein bei der sächsischen Staats

regierung und beim Reichskanzler energischen Protest gegen

eine Herabsetzung der Vorbildung erhob.

Auch die Kasse des Vereins wurde nicht selten zur

Standesvertretung in liberalster Weise in Anspruch genommen.

So erhielt der Studentenschafts-Ausschuß unserer Hochschule

mehreremal namhafte Geldspenden zur Bestreitung der aus

besonderen Anlässen entstehenden Unkosten. Für Herstellung

der Leisering-Büste, der Haubner—Büste, für den so glänzend

verlaufenen Internationalen Tierärztlichen Kongreß in Baden

Baden, für Überreichung von Jubelspenden, kurz für alle nötigen

Opfer war unser Verein zu haben.

Aber nicht nur den ideellen Gütern schenkten wir unsere

Aufmerksamkeit, nein auch das Wohlergehen der Mitglieder

wurde genügend beachtet. So wurde beispielsweise am 16. August

1890 mit den anderen sächsischen Vereinen ein Gesuch an die

Kgl. Kommission für das Veterinärwesen gerichtet, welches die

Revision der vom 7. Juli 1860 datierenden und recht unzuläng

lich gewordenen Gebührentaxe für Tierärzte zum Gegenstand

hatte. Der Erfolg dieses Vorgehens erhellt aus der 1892 er

schienenen Gebührenordnung. 1896 wurde ein Vertrag mit der

Lebens-Versicherungsgesellschaft zu Leipzig und 1902 ein

ebensolcher mit der Deutschen Versicherungsanstalt ‘zu Stuttgart

behufs verbilligter Versicherungsaufnahme der Mitglieder gegen

Unfall und Haftpflicht abgeschlossen. Ferner wurde vom

Verein aus auf die vom Sächsischen Landestierarzt heraus

gegebenen Vorschriften für das Veterinärwesen abonniert.

Dem dringenden Bedürfnis nach Schaffung einer Körper

schaft, welche sämtliche sächsische Tierärzte zu vertreten hat,

wurde durch Zustimmung und Beitritt zum Landesverband

entsprochen. Allenthalben war man also aufs eifrigste bemüht,

das Ansehen des Vereins zu fördern, seinen Mitgliedern zu

nützen. Noch weiter mich in Einzelheiten zu verlieren, würde

hier zu weit führen, jedenfalls dürften Sie, meine sehr geehrten

Herren, aus meinen bisherigen Schilderungen das Wesentlichste

aus der Vergangenheit des Dresdener Vereins erfahren und

vor allem wohl ersehen haben, daß der letztere die Ab

sichten und Pläne seiner Gründer in jeder Beziehung

erfüllt hat. Und dazu, daß diese Erfolge sich ein

stellten, haben nicht zum mindesten auch die anderen

tierärztlichen Kreisvereine Sachsens beigetragen,

denen für ihre treue Mitarbeit an dieser Stelle den

herzlichsten Dank auszusprechen mir Bedürfnis und

eine besondere Ehre ist.

Wenden wir nun unsere Blicke nach vorwärts. Dunkel,

verhüllt liegt die Zukunft vor uns. Nicht mehr gehen wir

denselben günstigen Aussichten entgegen wie einst am Gründungs

tage. Die Erfahrungen haben wohl schon überall gelehrt, daß

mit der Beseitigung nnumstößlich erscheinender Hindernisse,

mit der Erreichung fast aller gesteckter Ziele das Interesse
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des einzelnen zu erlahmen beginnt. Was die Väter dereinst

ersehnt, es ist dem jüngeren tierärztlichen Nachwuchs als will

kommene Gabe in den Schoß gefallen, und so wird auch die

Zeit nicht mehr fern sein, in der man die einst gemäß g 3

unserer erstmaligen Vereinsstatuten aufgestellten Bestrebungen

als kaum noch nötig bezeichnen dürfte. Weiterhin fallt un

günstig ins Gewicht, daß gerade hier in Dresden ein reger

Personalwechsel herrscht, der das Zustandekommen stabiler

Verhältnisse sehr beeinträchtigt, und daß ferner die mehr und

mehr sich hervorkehrende Spezialisierung des tierärztlichen

Berufes (z. B. Privattierärzte, Schlachthoftierärzte, Militär

veterinäre, Institutsvorsteher, Assistenten usw.) das gemein

schaftliche Vorwärtsgehen leider behindert.

Trotz alledem brauchen wir noch nicht zu verzagen. Wenn

auch größere Werke zu schaffen uns vielleicht nicht mehr be

vorsteht, so gibt es doch noch eine große Fülle von Arbeit zu

leisten; an Gelegenheit, organisatorische Fähigkeiten zu ent

falten, wird es dem Vereinsvorstand nicht fehlen, rege Klein

arbeit auf dem sich ständig vertiefenden Gebiet der wissenschaft

lichen und praktischen Tierheilkunde gilt es zu erledigen.

Getrost können wir daher der Zukunft entgegengehen und

können hoffen, daß auch die nächsten 25 Jahre unserem Vereine

recht fiel Ersprießliches bringen mögen.

Und in diesem Sinne, m. H., lassen Sie mich schließen,

indem ich die Worte, welche einst Herr Kollege Bräuer

Annaberg in seinem Dankschreiben für die Verleihung der

Ehrenmitgliedschaft niedergelegt hat, zitiere:

„Und noch ein Wunsch schließt sich den Worten an,

Die dem Vereine heut er übersendet,

Bevor bewältigt er im Freudenbann

Die Dankesworte fröhlich schon beendet.

Was in dem Lauf der Zeit auch kommen mag,

Es möge blüh’n und wachsen der Verein,

Daß er von Jahr zu Jahr, von Tag zu Tag

Zu Aller Freude stetig mag gedeih’n!“ l

M. H.l Indem wir uns diesen Wunsch zu eigen machen,

wollen wir das Glas erheben und einstimmen in den Ruf: Der

Tierärztliche Verein der Kreishauptmannschat‘t Dresden, sowie

all seine Gönner und Freunde, sie leben hoch! J. Schmidt.

Ötfentllche Ungeschicklichkelten.

In dem Generalanzeiger Nr. 335 von Magdeburg tritt ein

ungenannter, augenscheinlich tierärztlicher Autor für eine Besser

stellung der Tierärzte, namentlich derjenigen in städtischen

Diensten ein. Seine Ausführungen bringen weder neue Argumente

vor, noch sind sie besonders packend geschrieben. Sie erhalten

aber dadurch ein höchst unangenehmes Gepräge, daß der Ver

fasser nicht allein ganz ohne Grund die Gymnasiallehrer zum

Vergleich heranzieht, sondern daß er diesen Beruf auch in

unberechtigtester und unangemessenster Weise angreift. Die

Magdeburger städtischen Tierärzte haben sich denn auch sofort

veranlaßt gesehen, von dem Verfasser weit abzuriicken. Außerdem

haben sich, wie erklärlich ist, zwei Oberlehrer gegen den Verfasser

gewendet, der eine mit einer; Satire, die zwar nun ebenfalls

den Boden der Objektivität und des noblen Tons durchaus

verläßt, im übrigen aber unzweifelhaft dem Verfasser eine wohl

verdiente Abfuhr beibringt. Behüte uns Gott davor, daß

es anfangen soll}te Mode zu werden, die politische

Presse in dieser Weise zu Blamagen des tierärztlichen

Standes zu benutzen! Die Gesamtheit der Tierärzte maß

 

da mit aller Entschiedenheit verlangen, daß diejenigen, welche

sich berufen fühlen. Artikel in den Zeitungen zu schreiben, sich

auch darauf prüfen, ob sie dazu die Reife und die Befähigung

haben, daß sie diese Äußerungen auf das reiflichste überlegen

und am besten nicht bloß auf eigne Faust handeln, sondern mit

einigen Kollegen beraten; dies wird sich um so mehr empfehlen,

wenn es sich um Herren handelt, die noch eine geringe Lebens

erfahrung besitzen. Der Verfasser des besprochenen Artikels

hat von einer solchen augenscheinlich gar nichts; denn sonst

würde er wenigstens den einfachsten Grundsatz gekannt und

befolgt haben, ’ daß, wenn man etwas erreichen will, man sich

Bundesgenossen zu schaffen versucht, nicht aber sich auch noch

Abseitsstehende ohne allen Grund zu Gegnern macht. Wir

können vom tieritrztlichen Standpunkt aus dieses Vorkommnis

nur sehr bedauern. ‚ S.

Eine Liquldationsfrage.

Vierzehn Tage nach einer Schwergeburt beim Pferde mit Embryo

tomie — die Stute verendete am dritten Tage infolge eines Blasen

defekts -—- wird vom Besitzer der Vorwurf der Fahrlässigkeit gegen

mich erhoben und Schadenersatz verlangt. Ich lehne ab. Es kommt

zur Klage. Dieselbe wird nach dem ersten Termin als unbegründet

zurückgezogen. In der Zwischenzeit aber hat Kläger natürlich für

Verbreitung unter der Landbevölkerung gesorgt und mir moralisch

geschadet. Dazu kommt nicht unbeträchtlicher pekuniärer Schaden

‚durch Reisen nach der Gerichtsstadt, Zeitverlust, entgangene Praxis,

Schreibereien und Verhandlungen mit der Haftpflichtversicherung.

Was dem Gegner, der die Kosten zu übernehmen hatte, gesetzlich

angerechnet werden kann, ist ja minimal.

Ich halte mich in Anbetracht dieser Umstände für berechtigt,

bei der Liquidation die Höchsttaxe in Anwendung zu bringen, da

es sich um einen wohlhabenden Bauern handelt. Nach peinlich

genauer Feststellung auf Grund der Taxe ergibt sich ein Betrag

von 65 M. 90 Pf. Darin sind enthalten: die Geburt nebst Zeit

versilumnis und Transportentschädigung, Tagegeld, ein Nachbesuch,

ein unterwegs abgesagter Nachbesuch, eine Sprechstunde etc. Die

enorme physische Anstrengung und die Infektionsgefahr solcher

Operationen in Betracht gezogen, dürfte die Liquidation von 65 M.

unter den geschilderten Umständen wohl nicht unberechtigt sein.

Man vergleiche nur einmal entsprechende Ärzteforderungen; da

werden ganz andere Summen liquidiert, während man uns nicht

einmal anstandslos bis zu den gewiß bescheidenen Taxgrenzen

gehen lassen will.

Tatsächlich hat nämlich das zuständige Ministerium, dem die.

Rechnung zur Feststellung vorlag, sie trotz ausführlicher Begründung

meinerseits herabgesetzt, und zwar merkwürdigerweise nicht einfach

prozentualiter, sondern von Posten zu Posten zwischen 50 und

15 Proz. schwankend.

Nun frage ich: Lagen diese Hcrabsetzungen in dem Ermessen

eines einzigen, vielleicht mit Arbeit überhäuften, nur flüchtig

orientierten Beamten — der wechselnde Prozentsatz der Abzüge

spricht dafür ——, oder erfolgen dieselben nach einem gewissen Maß

stabe‘? Warum macht man uns dann diesen nicht zugänglich? Was

nützteine Taxordnung, nach der man sich nicht richten darf, ohne

sich zu blamieren? Ich kann mit meinem beschränkten Untertanen

verstande jedenfalls nicht einsehen, daß ein gut dastehender Bauer

nicht eine Tierarztrechnung von 65 M. bezahlen könnte. Wenn die

Höchsttaxe aber überhaupt nur für Großgrundbesitzer in Frage

kommt, Wäre ein Appendix zur Taxordnimg in Gestalt eines Steuer

planias eindringendes Bedürfnis.

Interessant wären mir Meinungsäußerungen aus Kollegenkreisen.

B a r th e l m e s - G.erstungen (Sache-Weimar).

Flelschbeschau-Bezshlung.

Z‚u ‘der Mitteilung ‘in Nr. 5,1, S. 936 der B. T. W. ist folgendes

zu bemerken: Der Herr Kollege ist nicht zur Fleischbeschan,

sondern zur Geburtshilfe zugezogen worden. Daß dann infolge

Beckenbruchs Schlachtung der ‘Kuh und Fleischbeschau notwendig

wurde, ist ein Zufall. Es liegen zwei ganz getrennte und selbst
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verständlich auch gesondert zu liquidierende Handlungen vor. Für

die Ergänzungsfleisehbeschau konnte der Herr Kollege, da er wegen

der Geburtshilfe „zufällig am Orte“ war, keine Kilometergelder,

sondern nur die Grundgebühr liquidieren, die Amtskasse hat also

zuviel bezahlt. Dagegen hat der Tierbesitzer selbstverständlich die

ganze tagemiißige Gebühr für tierärztliche Bemühung und Reise zu

zahlen. Der Herr Kollege wird also am besten die Kilometergelder

der Amtskasse freiwillig zurückzahlen, dagegen den Tierbesitzer

nochmals zur Zahlung der liquidierten sieben Mark zuzüglich des

an die Amtskasse zurückzuzahlenden Betrages verklagen, wenn er

auf nochmalige Aufforderung nicht zahlt. Die Klage ist zulässig,

da es sich um eine rein privatärztliche Tätigkeit handelt.’ und die

Ansprüche des Tierarztes erst mit Ablauf von zwei Jahren ver

jähen. In der doppelten oder vielmehr geteilten Liquidation einen

Betrug erblicken zu wollen, ist so unglaublich töricht, daß sich jedes

weitere Wort erübrigt.

Veterinär-Assessor Woltfsche Stlpendienstlftung.

An einen Studierenden der Tierheilkunde ist am 1:‘). März d. J.

für zwei Semester ein Stipendium von 300 M. zu vergeben.

Berücksichtigung finden nur solche Studierende, welche das

Abiturientenexamen auf einem Gymnasium oder Realgymnasium

abgelegt und sich moralisch gut geführt haben. Bei der Verteilung

kommen vorzugsweise Studierende in Betracht:

a) die eine Blutsverwandtschaft mit der Familie des Stifters

nachzuweisen vermögen;

b) Nachkommen folgender Freunde des Stifters:

1. des in Göhren auf Rügen verstorbenen Hotelbesitzers

Borgmeier,

2. des zu Wusterhausen geborenen Rentiers Otto Gericke,

3. des zu Finkenstein (Westpr.) geborenen ChemikersWilhelm

Lindner,

4. des zu Calcar geborenen und verstorbenen Tierarztes

Gustav Siebert;

c) Söhne von Tierärzten.

Den bis zum l. März 1907 an den Vorstand z. H. des Geheimen

Regierungsratcs Prof. Dr. Schütz (Luisenstraße 56) einzureichendcn

Bewerbungen sind beizufügen:

a) beglaubigte Abschrift des Maturitätszeugnisses,

b) obrigkeitliches Führungsattest,

c) vorkommendenfalls der Nachweis der Zugehörigkeit zu den

unter 1a bis c bezeichneten Kategorien. Schiltz.

Tierärztliche Gesellschaft zu Berlln. (E. V.)

Einladung zur Sitzung am Montag, den 14. Januar 1907,

abends 8 Uhr, im Restaurant „Zum Spaten“, Berlin, Friedrichstr. 172.

Tagesordnung:

1. Vereinsangelegenheiten:

a) Erstattung des Jahresberichts,

b) Rechnungslegung,

c) Verschiedenes,

d) Neuwahl des Vorstandes.

2. Mitteilungen aus der Praxis.

3. Geselliges Beisammensein.

Mit Rücksicht auf die Wichtigkeit der Tagesordnung bitten

wir die Mitglieder um recht zahlreichen Besuch. — Kollegen als

Gäste willkommen. Der Vorstand.

I. A.: Dr. Goldstein, stellvertr. Schriftführer.

Gruppe Schleslsoher Schlachthoftisrärzte.

Diejenigen Herren Kollegen, welche noch im Laufe dieses

Monats eine außerordentliche Gruppensitzung wünschen, ersuche

ich ergebenst, mir dies unverzüglich kundtun zu wollen.

Hentschel-Oels, Obmann.

Neue Vcrelnsgründungen.

I. Ein Verein der Schlachthoftierärxte im Königreich Saß/wen.

Schlachthafdirektor Dr. Meyfarth-G'lauchau hat vor li’eihnachten

folgenden Aufruf versandt:

Durch die Gründung eines Vereins sächsischer Privattierärzte

veranlaßt, wurde in Chemnitz am 10. Juli 1904 eine Teilung der

jeweiligen Kreisversammlungen in die Sektionen der Privattierärzte

 

 

und Sanitätstierürzte beschlossen. Leider hat der Vorstand dieselbe

bis heute nicht praktisch durchgeführt. Die Konsequenz, mit

welcher die Herren Privattierärzte bei ihrer Sondergriindung aus

harren, muß —- und das ist nur eine Frage der Zeit —— zur lang

samen Auflösung der Kreisvereine führen. Die weitere Konsequenz

muß sein die Einigung sämtlicher städtischen und Schlachthof

tierärzte in einer sächsischen Sendergruppe analog derjenigen in

anderen Bundesstaaten. Die Entwicklung der Dinge ist —— ich

sage nicht leider — nach Lage der.Verhältnisse unaufhaltsam.

Gerade die sächsischen Sanitätstier'ärzte haben allen Grund, sich

zusammenzuschließen. Durch die neuere Reichs- und Landes

gesetzgebnng sind alle Vorteile lediglich den Privat- und Bezirks—

tierärzten zugeflossen, unsere ideelle und materielle Stellung dagegen

hat keinerlei Förderung erfahren, sondern erhebliche Einbuße er

litten. Man bat uns immer mehr Pflichten auferlegt, sehr erhebliche

Rechte genommen, uns in der Freiheit beschränkt, und keinerlei

Äquivalent geboten. Außerdem erfahren unsre gerechten Wünsche

(Regelung des Gehaltes, Pension, Stellvertretung, Urlaub, Stärkung

und Vertretung unserer fachlichen und sachlichen Interessen, be

sonders auch die gerechte Forderung eines entsprechenden Ranges,

einer würdigen Stellung zu den Ober- und Unterbeamten der Stadt,

Gewährung der Mittel zur Möglichkeit der theoretischen und prak—

tischen Weiterbildung) seitens der nicht orientierten Anstellungs

behörde wenig Beachtung. Der Einzelne ist hier machtlos. Nur

Zusammenschluß kann helfen. Alle anderen Beamtenkategorien

(Reichs-, Staats- und Gemeindebeamten) haben in Sachsen ihren

mit größtem Erfolge tätigen Spezialverein. Warum nicht die

Schlachthoftierürzte‘? Weil es oben nicht gewünscht wird? Seit

mehr als zehn Jahren warten wir umsonst auf eine Hilfe von oben!

Wie lange sollen wir noch warten‘? Deshalb müssen wir uns nun

selber helfen! Ich bitte alle städtischen und Schlachthoftierllrzte

Sachsens, eine Sondergruppe der sächsischen Sanitätstierärzte zu

gründen zur Wahrnehmung unserer Spezialinteressen im Anschluß

an dieselben Gruppen der anderen Bundesstaaten.

Wer seinen Beitritt erklärt, den bitte ich, als vorläufiger, später

nicht wählbarer Obmann, um kurze und schnelle Erklärung an mich.

Bemerkung: Die Zugehörigkeit zu den Kreisvereimen wird durch

die allgemeine Beitrittserklitrung in keiner Weise tangiert. Gegen

stand der Vereinsberatung soll nur sein: 1. technische (nicht rein

tierürztliche) Standesfragen; 2. die wirtschaftliche Hebung der

Sanitätstierärzte. -

In einem zweiten Zirkular vom. I. Januar wird mitgeteilt, daß die

Begründung gesichert sei und die Gründungsversammlung Ende Januar

stattfinden werde. '

II. Verein der Schlachlhof- und Sanitiilstierärxte für die Prorinx

Sachsen, Anhalt und Thüringen.

Von den Herren Gelber-g, Risto, r. Bockum-Dolffs, Dr. Meyer

und Witte ist im Dexcmber fo@ender Aufruf versandt worden.

Die Gruppe der Schlachthof- und Sanitätstierürzte des Tier

ärztlichen Zentralvereins für die Provinz Sachsen, die Anhaltischen

und Thüringischen Staaten hat sich in ihrer Sitzung am 17. No

vember v. J. aufgelöst.

gefaßt: .

„Wegen andauernder mangelhafter Beteiligung an den Gruppen

sitzungen des Tierärztlichen Zentralvereins wird beschlossen, die

Gruppe der Schlachthof- und Sanitätstierärzte aufzulösen.

Die Anwesenden glauben, daß die Interessen der Schlachthof

tierärzte nicht genügend durch die Gruppe des Vereins gewahrt

werden.

Die Gründung eines besonderen Vereins der Schlachthof- und

Sanitätstierärzte der Provinz Sachsen, des Herzogtums Anhalt

und der Thüringischen Staaten erscheint zweckmäßig.

Das Verbleiben im Zentralverein, sowie in den übrigen tier

ärztlichen Vereinen der Provinz Sachsen, des Herzogtums Anhalt

und der Thüringischen Staaten wird allen Schlachthoftierärzten

ans Herz gelegt.

Mit den weiteren Maßnahmen zur Gründung des neuen

Vereins werden Direktor U‘olberg und Obertierarzt Risto

Magdeburg, die Direktoren Dr. Meyer-Stendal, Witte-Quedlin

burg und v. B0ckum-Dolffs-Ballenstedt beauftragt.“

Es ist in dieser Sitzung folgender Beschluß
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Wir erlauben uns, an Sie die ergebene Anfrage zu richten, ob

Sie geneigt sind, einem „Verein der Schlachthoftierärzte der Provinz

Sachsen, des Herzogtums Anhalt und Braunschweig, sowie der

Thüringischen Staaten“ beizutreten. Bekanntlich bestehen Vereine

gleicher Art in der Rheinprovinz, in Schlesien usw.

Sofern die Anzahl derjenigen Herren Kollegen, welche diesem

Plane zustimmen, genügend groß ist, so daß der Bestand eines

selbständigen Vereins gesichert erscheint, sollen die weiteren

Schritte zur Bildung des Vereins geschehen. Es wird beabsichtigt,

dann die erste konstituierende Sitzung, in der ein Statutenent'wurf

vorgelegt, die Vorstaudswahl und weitere wichtige Fragen aus den

Gebieten der Schlachtvieh- und Fleischbeschau, der Schlachthof

verwaltung und Standesfragen, insbesondere die zur Förderung der

materiellen Lage der Schlachthof- und Sanitätstierärzte, auf die

Tagesordnung gesetzt werden sollen, im Januar oder Februar 1907

nach Magdeburg einzuberufen.

Wir bitten, Kollegen Colberg-Magdeburg durch Postkarte

1(mgehend mitzuteilen, ob Sie bereit sind, dem zu gründenden

Verein beizutreten.

Nachweisung über den Stand der Tierseuchen In Deutschland

am I5. Dezember 1906.

Die Zahlen bedeuten die Kreise (Oberamtsbezirke) nsw., elngeklamrnert die Gemeinden.

Schweineseuche und Schweinepest.
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Regierungs- a w.g ä Regicrungs- ä

bezirk usw. g ‘5 c: ;:a bezirk usw. g‚g €~, ‚_-4

ä .e'ä 3.,‘äii ‘«‘> , e«“=’
111 es g :2 ,a:1

Preußen: Sigmaringen . . . —— ——

Königsberg . . . . 13 44 14 Waldeek . . . . . 3

Gumbinnen . . . . 7 13 4 Bayern: ,

Allenstein . . . . 8 43 23 Oberbayern . . . . 9 l 18

Danzig . . . . . . 9 24 19 Niederbayern. . . 7 \ 15

Marienwerder . . 15 79 35 Pfalz . . . . . . . 2 [ 2

Berlin . . . . . . . 1 1 1 Oberpfalz . . . . . 1 | 1

Potsdam . . . . . 15 63 24 Oberfranken . . . 7 1 11

Frankfurt. . . . . 18 71 26 Mittelfranken. . . 2 3

Stettin . . . . . . 9 13 7 Unterfranken . . . 2 2

Köslin . . . . . . . 10 19 16 Schwaben. . . . . _ 9 18

Stralsund . . . . . 4 13 15 Württemberg . 7 9

Posen . . . . . .. 22 57 17 Sachsen. . . . . 6 8

Bromberg . . . . . 12 57 26 Baden . . . . . . 7 9

Breslau . . . . . . 21 117 31 Hessen . . . . . 7 16

Liegnitz . . . . . . 17 67 24 Meckl.-Schwerin 9 21

Oppeln . . . . . . 17 59 21 MeckL-Strelitz . 3 3

Magdeburg . . . . 9 24 17 Oldenburg . . . 16 33

Merseburg . . . . 13 42 18 Saehs.-Weimar. 4 24

Erfurt . . . . . . . 6 39 67 Sachs.-Meiningen 1 5

Schleswig . . . . 20 110 52 Sachs.-Altenburg 1 4

Hannover . . . . . 9 31 49 Sachs.-Kob.—Got. — —

Hildesheim . . . . 9 20 28 Anhalt . . . . . . 4 11

Lüneburg . . . . . 13 57 39 Braunschweig 6 27

Stade . . . . . . . 13 44 61 Schwarzb.-Sond. — —

Osnabrück . . . . 6 26 46 Schwarzb.-Rud. —- —

Aurich . . . . . . 1 1 3 Reuß ä. L. . . . . — —

Münster . . . . . . 10 36 134 Reuß j. L. . . . . 1 1

Minden . . . . . . 8 31 61 Schaumb.-Lippe — —

Amsberg . . . . . 17 51 60 Lippe-Detmold . 4 18

Kassel . . . . . . . 14 49 29 Hamburg . . . . 4 8

Wiesbaden . . .~ 12 46 49 Lübeck . . . . . 1 1

Koblenz . . . . . . 7 24 23 Bremen . . . . . 2 3

Düsseldorf . . . . 15 65 151 Elsaß . . . . . . . — —

Köln . . . . . . . . 8 13 44 Lothringen 2 3

Trier . . . . . . . 10 24 21

Aachen . . . . . . 7 14 36
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Regierungsbezirk usw. r“=j 0 c.’ „

bzw. Staat g ‘.7, g 3 ‘a; ,=('i = neu verseucht) ä ä ‘E’, E „ärä {i

M (.5 C’) M (D C5

Berlin 1 ' 1 3 0 A 0 o

Potsdam o i o o — 2 — 2 -— 2

Stettin 0 : 0 0 — 1 ‘ — 1 — 1

Stralsund 5 ‚ 23 24 + 2 + 5 -— 4

Posen" 2'7'20—l-1-1-6-1-12

Magdeburg. 1 ‚ 1 1 1 — 4 -—- 6 —- 12

Erfurt 1 ‘ 10141 01+7 +3s

Lüneburg o 0 1 0 —— 1 — 1 —— 1

Düsseldorf. 1 1 ‘ 1 — 1 — 1 — 2

*Trier 2 3 5 + 2 + 3 + 5

Aachen . 1 2 6 0 1 0 + 1

Preußen zusammen . 14 48 101 — 4 ~ + 10 ‘ + 34

.. '*Obcrbayern . 1 1 1 + 1 + 1 + 1

E Oberi'ranken . 1 ‘ -1 1 0 0 ‘ 0

„E? Mittelfranken o 1 0 0 — 1 -— 1 ‘ —- 1

‘II *Unterfrzlnken 1 1 1 + 1 I + 1 + 1

ä Bantzen 0 0 o -—- 1 , w 1 — 1

g Leipzig 1 1 1 0 o o

‘ä Chemnitz . o 0 0 — 1 — 1 — 1

m Zwickau . 0 0 0 — 1 ‘ — l — 3

Württemberg: ,

*Donaukreis 1 1 1 + 1 + 1 —l— 1

Baden: l

*Freiburg.... 1 3 6 +1‘+3:+6

Braunschweig . . . 1 3 9 0 ‘ 0 -— 1

ElsaB-Lothringen: |

Ober-Elsaß . . . . 3 8 12 + 1 . + 4 —|— 7

*Lothringen . . . 2 3 3 + 2 , + 3 l + 3

Zusammen 26 70 136 — 1 l + 19 1 + 4c

 

* Inzwischen hat sich der Stand der Maul- und Klauenseuche,

die im Reg-Bez. Stralsund erloschen ist, allgemein so günstig

gestaltet, daß begründete Hoffnung auf Beseitigung der ganzen

Gefahr besteht.

Personalien.

Auszeichnungen: Es wurde verliehen dem Departementstierarzt

Belzrens-Hildfißhßim, sowie den Kreistierärzten Rupprecht-Stallupönen,

Gra/funder-Landsberg a. W., Sundt-Halherstadt, Gehrz'g-Goslar,

Peters-Emden, Grenzer—Bergheim und Bongartz—Bonn der Charakter

als Veterinärrat; dem Königlichen Landesinspektor für Tierzucht

Dr. Job. AtIinqer-Milnchen der Rang, das Gehalt und die Rechte

eines Kreistierarztes.

Ernennungen: Veterinärbeamte: Distriktstierarzt Otto Schmid
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Die Bindertuberkulosebekämpfung.

Vortrag, gehalten in der 40. Geueralversammlung des Tierilrztlichcn

Provinzialvereins für Posen, am 28. Oktober 1906.

Von Dr. Mleliner-Bromberg.

Ein bedeutender Fortschritt auf dem Gebiete der Rinder
tuberkulosebekämpfnng ist in der Neuzeit dadurch v’gemacht

worden, daß es endlich gelang, mit Hilfe eines Immunisierungs

verfahrens die Rinder gegen die Infektion mit Rindertuberkel

bazillen zu schützen.

Die diesbezüglichen Versuche schließen sich eng an die

von Koch und Schiitz ermittelte und heut von den meisten

Autoren anerkannte Tatsache, daß zwischen den Bazillen der

menschlichen Tuberkulose (typus humanus) und denjenigen

der Rindertuberkulose (typns bovinus) wesentliche Unterschiede

bestehen, und die Tuberkelbazillen des Menschen auf das Rind

in den meisten Fällen nicht übertragbar sind.

Hiermit war das Immunisierungsverfahren gegeben und von

Behring trat zuerst mit einem Impfstoff, dem Bovovaccin, an

die Öffentlichkeit. Derselbe besteht aus getrockneten mensch

lichen Tuberkelbazillen, von denen zuerst 4 mg und ein Viertel

Jahr später 2 cg in die Venen gespritzt wurden. Zu gleicher

Zeit beschäftigten sich auch Koch und Schlitz unter Beihilfe

von Nenfeld und Mießner mit der Herstellung eines Impf

stofl'es, der im vorigen Jahr unter dem Namen Tauruman in

den Handel kam. Das Tauruman besteht aus menschlichen

Tuberkelbazillen, deren Unschädlichkeit für das Rind einerseits

und. deren hohe immunisatorische Wirksamkeit andrerseits durch

zahlreiche Versuche erprobt worden sind. Es unterscheidet sich

dadurch wesentlich vom Bovovaccin, daß die Tuberkelbazillen

frisch sind und suspendiert in physiologischer Kochsalzlösung

völlig gebrauchsfertig in den Handel gelangen. Um eine mög

lichst gleichmäßige Wirkung zu erzielen, darf das Tauruman

auch nur bis zum achten Tage nach der Herstellung benutzt

e

werden. Im Gegensatz hierzu ist der Bovovaccin vier Wochen l

lang haltbar. Es ist naturgemäß, daß während einer so langen

Spanne Zeit die noch dazu getrockneten Tuberkelbazillen einer

Degeneration und damit einer mehr oder minder starken Ab

schwächung ausgesetzt sind.

Es liegen auch neuere Untersuchungen vor, nach denen der

Bovoväccin in einem Falle imstande ist, Meerschweinchen nach

subkutaner Infektion tuberkulös zu machen und im anderen

Falle nicht. Dementsprechend wird die Wirksamkeit des Impf

stoffes eine ganz verschiedene sein. Die Versuche von Eber,

Lorenz, Schlegel und Hutyra liefern meines Erachtens den

besten Beweis dafür, daß die Impfstoffe zu schwach waren und

infolgedessen nicht genügend Immunität beim Rinde erzeugen

konnten. Damit sich diese Forscher an der Hand eigener Ver

suche von der Güte seines Immunisierungsverfahrens überzeugen

konnten, iibersandte ihnen von Behring immunisierte Rinder.

Die letzteren erhielten virulentes Perlsnchtmaterial und wurden

hiernach mehr oder weniger tuberkulös. In der Diskussion über

diesen Punkt will von Behring nach einem von ihm im Februar

dieses Jahres im Deutschen Landwirtschaftsrat gehaltenen Vor

trage diese Mißerfolge dadurch aus der Welt schaden, daß er

sagt: Es sei ihm nicht vergönnt gewesen wie anderen, auf Kosten

des Landwirtschaftlichen Ministeriums Versuche machen zu

können, sondern er hätte sie auf eigene Kosten anstellen müssen.

Als nun seine Stallungen nicht mehr ausreichten, habe er das

abgestoßen, was nicht recht gelungen war, von dem er aber

annahm, daß daran andere sehr interessante wissenschaftliche

Erfahrungen machen könnten. So sei es gekommen, daß

Schlegel, Lorenz und Eber gar nicht bovovaccinierte Rinder,

sondern hauptsächlich oder zum Teil solche Tiere bekommen

hätten, die zuerst mit abgeschwächtem Perlsuchtvirus geimpft

waren. Daß Herr von Behring nur Rinder abgibt, weil sie

 

in seinem Stall keinen Platz haben und für andere noch gut

l genug zum Experimentieren seien, während in Wirklichkeit die

hochwichtige Frage der Immunität entschieden werden sollte,
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sind Argumente, die vor einem sachverständigen, kritisch urteilen

den Publikum nicht standhalten können.

Im Gegensatz zur meisten schwachen Wirkung des Bovo

vaccins löst das Tauruman nach intravenöser Einspritzung eine

kräftige Reaktion aus, der, wie zahlreiche Versuche ergeben

haben, eine hohe Immunität {gegen Tuberkulose folgt. Diese

Immunität ist so groß, {daß die Impflinge eine intravenöse In

jektion von 2 cg Rindertuberkelbazillen, nach welcher die gleich

zeitig infiziertenIKontrolltiere}innerhalb} 20—30 Tagen {an all

gemeiner Miliartuberkulose zugrunde gingen, ausgezeichnet ver

trugen und sich bei späteren '‚Obduktionen frei von jeglichen

tuberkulösen Veränderungenßerwiesen.

Weitere Versuche mit dem Tauruman {haben {noch [einige

interessante Beobachtungen (gezeitigt, die für eine erfolgreiche

und sachgemäße Impfung von großer_Bedeutung Isind.

Es hat sich zunächst ergeben, :daß Tiere, die bereits mit

Tuberkulose behaftet sind, die Impfung schlecht vertragen, nach

Es

zu

ihr längere Zeit kümmern und schließlich zugrunde gehen.

ist deshalb davor zu warnen, tuberkulöse Tiere

impfen.

ruman bestätigt werden, nachdem sie zuerst von Marks-Posen

bei der Bovovaccination erkannt worden war, nämlich, daß die

lmpflinge in Stallungen, in denen Kälberpneumonie herrscht,

oft kurze Zeit nach der Impfung an Pneumonie eingehen.

Jedenfalls rufl die Infektion mit Tuberkelbazillenvirus bei den

für Kälberpneumonie disponierten Kälbern ein akutes Stadium

dieser Krankheit hervor. Eine ähnliche Beeinflussung einer

Krankheit durch eine andere ist nur beim Rotlauf sowie bei

der Schweineseuche und Schweinepest geläufig.

Endlich konnte noch ein drittes, nicht minderwichtiges

Moment festgestellt werden, daß nämlich eine gewisse Zeit

vergeht, ehe der durch die Impfung erwünschte Schutz erreicht

wird. Dies wurde experimentell dadurch erhärtet, daß zu

gleicher Zeit mit der gleichen Menge Tauruman infizierte gleich

altrige, gesunde Kälber verschieden lange Zeit nachher einer

Kontrollinfektion mit hochvirulentem Perlsuchtvirus ausgesetzt

wurden. Hierbei ergab sich, daß diejenigen Impflinge, die

bereits vier Wochen nach :der Impfung eine Kontrollinjektion

erhielten, ebenso schnell lau akuter Miliartuberkulose zugrunde

gingen, wie gleichzeitig infizierte, aber nicht vorgeimpfte Kälber,

also etwa nach 20 bis 30 Tagen. Ganz anders verhielten sich

dagegen die Impflinge, welchen erst acht oder zwölf Wochen

nach der Impfung hochvirulente Perlsuchtbazillen zur Prüfung

auf Immunität in die Venen gespritzt wurden. Diese Tiere

vertrugen die Perlsuchtbazillen ausgezeichnet und erwiesen sich

bei der späteren Obduktion als völlig frei von Tuberkulose.

Aus diesen Versuchen ist mit eiserner Konsequenz zu folgern,

daß die Schutzkörper gegen Perlsuchtbazillen

Organismus des Rindes nur sehr langsam gebildet

werden, und zu ihrer Bildung mindestens ein Zeitraum von

vier Wochen gehört. Für die Impfung ist dies insofern von

großer Bedeutung, als man hiernach gezwungen ist, alle

Impflinge etwa einviertel Jahr lang nach der Impfung

vor der Infektion mit Bazillen der Rindertuberkulose

zu schützen.

im

Mit anderen Worten, es sind bei der Taurumanisierung

folgende Punkte zu beachten.

 

 

Die Impflinge müssen:

1. frei von Tuberkulose sein;

frei von Kälberpneumonie sein;

nach der Impfung 1/_‚ Jahr lang vor der In

fektion mit Perlsuchtbazillen geschützt werden.

\‘Vie verhält sich demgegenüber die Bovovaccination und

sind bei ihrer Anwendung ähnliche Forderungen zu stellen? Was

Punkt 1 anbetrifl‘t, so hat von Behring ursprünglich eine

derartige Forderung nicht gestellt. In der von Exzellenz

von Behring gut geheißenen Verfügung für die Impfungen im

Großherzogtum Hessen heißt es unter Nr. 3: „Der Schutzimpfung

sind in der Regel nur Tiere ohne äußere Krankheits

erscheinungen im Alter von drei Wochen bis vier Monaten

zu unterwerfen. Bei gesunden Rindern in diesem Alter braucht

es einer vor der Schutzimpfung vorzunehmenden Tuberkulinprobe

nicht, und zwar auch dann nicht, wenn die Tiere einem notorisch

an Tuberkulose verseuchten Bestand angehören. Ich selbst konnte

mich in der Provinz Posen bei mehreren Kälbern, die nach der

Bovovaccination kümmerten und schließlich eingingen, durch

eine genaue Obduktion davon überzeugen, daß diese Tiere mit

.=»=.w

j verkalkten tuberkulösen Veränderungen behaftet waren, deren

Eine weitere interessante Tatsache konnte für das Tau- ‘
Alter mit Sicherheit auf die vor der Impfung liegende Zeit

zurückzudatieren war. Daneben bestanden nur die Erschei

nungen der allgemeinen Marasmus, Hydrops der Körperhöhlen,

Kachexie und vereinzelt Ikterus. Ähnliche Erfahrungen konnten

auch andere, deren Mißerfolge von von Behring meist auf eine

schlechte Ausführung der Impfung geschoben wurden, mit dem

Bovovaccin machen. Wenn Ebeling bei seinen Impfungen in

Mecklenburg gar keine Fehlresultate zu verzeichnen hatte, so

ist dies vielleicht dadurch zu erklären, daß er in Herden ge

impft hat, in denen infolge günstiger hygienischer Verhältnisse

die Tuberkulose nur wenig ausgebreitet war.

In neuerer Zeit scheint indessen auch von Behring die

Tatsache, daß die Kälber tuberkulosefrei zur Impfung kommen

müssen, ohne weiteres zuzugeben. Wenigstens kann man dies

aus seinem Vortrage im Landwirtschaftsrat zu Berlin im Juli

d. J. schließen. Der Vortrag ist veröffentlicht im Selbstverlage

des Autors „Moderne phthiogemolische und phthiotherapeutische

Probleme in historischer Beleuchtung“, Marburg 1906, wo es

auf S. 115 heißt: „Was die Schnelligkeit der radikalen Perl

suchtbeseitigung durch die Bovovaccination angeht, so bin ich

weniger hochgestimmt, als die belgischen Staatstierärzte, die

nach einer kommissarischen Prüfung, die sehr günstig aus

gefallen ist, durch die Tagespresse die Meinung verbreitet

haben, daß schon in wenigen Jahren die Perlsucht ausgerottet

werden würde mit Hilfe der Bovovaccination. So optimistisch

kann ich nach meinen Erfahrungen nicht sein, und ich habe nie

und nimmer zu so trügerischen Hoffnungen Veranlassung ge

geben. Ich will sogar ausdrücklich bei dieser Gelegenheit be

tonen, daß es ein Grundirrtum wäre, wenn man annehmen

wollte, daß jedes bovovaccinierte junge Kalb später zu einer

tuberkulosefreien Kuh heranwachsen und bazillenfreie Milch

liefern müßte. Das wird nicht der Fall sein, wo die Schutz

impfung eingeführt ist in mit Tuberkulose stark durchsenchten

Herden, in welchen die Kälber zur Zeit der Schutzimpfung

schon tuberkulös infiziert sind oder womöglich schon tuberkulöse

Herderkrankungen haben.

Die Kalberpneumonie betreffend, so ist gerade an bevo

vaccinierten Rindern von M arks zuerst der schädigende Einfluß



17. Januar 1907. 39BERLINER 'I‘IERÄRZTLIC‘HE WOCHENSCHRIFT.

der Impfung auf den Verlauf der Pneumonie beobachtet worden.

Es gilt mithin das bezüglich der Kälberpneumonie für das Tau

ruman Gesagte auch für den Bovovaccin.

Auch die dritte Beobachtung, daß der Schutzstofl‘ im Or

ganismus des Kalbes nach der Impfung erst langsam entsteht,

findet durch von Behring in demselben Vortrage ihre Stütze.

Er schiebt nämlich die frische tnberkulöse Erkrankung, die

Hutyra nach der Kontrollinjektion mit Perlsuchtvirus bei bovo

vaccinierten Rindern feststellen konnte, darauf zurück, daß

Hutyra die Impflinge viel zu früh nach der Bovovaccination

einer Kontrollinjektion unterzogen hätte. Hierzu sagt von

Behring auf Seite 120 des vorhin zitierten Vortrages wörtlich:

„Die Prüfung auf Immunität durch willkürliche Infektion mit

Perlsuchtvirus darf nicht schon etwa nach wenigen Wochen oder

auch Monaten vorgenommen werden, sohdern viel später.“

Mithin sind auch an den Bovovaccin dieselben For

derungen zu stellen, wie an das Tauruman, soll die

Impfung von einem vollen Erfolge begleitet sein. Das

Tanruman hat nun vor dem Bovovaccin, abgesehen davon, daß

es einen sicheren Schutz gewährt, noch den Vorteil, daß es

direkt injektionsfähig in den Handel kommt und eine einmalige

Einspritzung zur Immunisierung genügt. Gerade vom praktischen

Standpunkt aus ist das Hantieren mit Tauruman wesentlich ein

facher und bequemer, wovon sich jeder selbst überzeugen kann,

wenn er versuchshalber nach beiden Methoden impft. Das Ver

reiben der Tuberkelbazillen erfordert viel Zeit und läßt sich bei

aller Vorsicht nicht immer korrekt durchführen. Dazu kommt,

daß hierbei leicht Bazillen verstreut werden können, womit ge

wisse Gefahren für den die Impfung ausführenden und dessen

Umgebung entstehen können. Endlich ist es auch vom hy

gienischen Standpunkt aus nicht gleichgültig, ob eine intr‘avenöse

Injektion von menschlichen Tuberkelbazillen nur einmal aus

geführt werden muß wie beim Tauruman, oder zweimal wie

beim Bovovaccin. Dies sind wesentliche Erleichterungen, die

dem Tauruman unbedingt den Vorzug vor dem Bovovaccin geben.

Ich will hier nicht unterlassen, auf‘ die großen Vorzüge

aufmerksam zu machen, die das Abschneiden eines mit der

Pinzette gehaltenen Hautstückchens, wie es von Marks em

pfohlen wurde, für die intravenöse Injektion hat. Es ist da

durch jedes Abscheren der Haare, jede Desinfektion entbehrlich

und ferner die Nadel mit viel größerer Leichtigkeit in die

Vene zu führen, als wenn man sie erst durch die Haut stechen

muß. Der Verlust eines etwa pfennigstückgroßen Haut

stückchens dürfte demgegenüber nicht ins Gewicht fallen.

Nachdem ich im vorstehenden entwickelt habe, daß zur

erfolgreichen Immunisierung tuberkulosefreie Tiere gehören,

ist es unsere Aufgabe, zu ermitteln, in welcher Weise am

leichtesten in der Praxis die tuberkulosefreie Aufzucht zu er

langen ist. Die Durchführung dieser Maßregel ist zweifellos

mit einigen Schwierigkeiten verbunden, jedoch sind dieselben

nicht unüberwindlich, was daraus hervorgeht, daß die tnber

knlosefreie Aufzucht bereits vielfach eingeführt ist. Besonders

in Ostpreußen werden bereits seit mehreren Jahren im Anschluß

an das Ostertagsche Tuberkulosetilgungsverfahren die Kälber

tnberkulosefrei aufgezogen. Ich konnte mich daselbst persönlich

davon, unter der liebenswürdigen Führung des Herrn Kollegen

Müller-Königsberg, dem ich nicht unterlassen will, für das

große, mir bewiesene Entgegenkommen meinen besten Dank an

dieser Stelle auszusprechen, überzeugen. Während ich ur

 

sprünglich der Ansicht war, und dies kann man heut noch in

allen diesbezüglichen Arbeiten lesen, daß daselbst die Kälber

mit auf 85° erhitzter Milch ernährt werden, ist dem heut nicht

mehr so. Einwendungen gegen das Erhitzen der Milch, denen

man dort begegnet und die mir auch schon in der Provinz

Posen gemacht wurden, sind folgende. Einerseits bereitet es

den Besitzern zu große Schwierigkeiten, täglich mehrere

hundert Liter Milch auf 85° zu erhitzen, andererseits ist

man der Ansicht, daß die Kälber erhitzte Milch nicht

so gut vertragen, schlecht gedeihen und zu Krankheiten, be

sonders zur Kälberruhr neigen. Gerade der letzte Einwand

ist nach unseren heutigen Erfahrungen nicht von der Hand zu

weisen; denn wir wissen, daß durch die Erhitzung Enzyme und

Bakterien in der Milch zerstört werden, die bei der Verdauung

eine wichtige Rolle spielen. Daneben mag auch noch die Un

sauberkeit des Personals von Einfluß sein, welches in der

Reinigung der Gefäße usw. nicht weniger als skrupulös ist. Man

ist daher in Ostpreußen fast überall von der Erhitzung der

_Milch abgekommen und ernährt die jungen Kälber, die 24 Stunden

nach der Geburt von der Mutter entfernt werden, ausschließlich

mit der Milch von Ammenkühen. Letzteres sind nach Müller

Königsberg Kühe, bei denen durch die klinische Untersuchung

Tuberkulose nicht ermittelt werden kann.

Dieses Verfahren wird sich in Posen mit Leichtigkeit dort

einführen lassen, wo die Kälber kurze Zeit nach der Geburt

getrennt von den Müttern aufgezogen werden. In diesen Fällen

wäre es nötig, daß die Kälber nicht die Milch der Mütter,

sondern der Ammenkiihe erhielten. Leider ist aber die getrennte

Aufzucht in Posen noch sehr wenig verbreitet, es ist in den

meisten Fällen Brauch, die Kälber 4—6 Wochen lang bei der

Mutter zu lassen und dann erst abzusetzen. Nur wenige der

Besitzer, die in dieser Weise aufziehen, sind zu der Trennung

der Kälber von der Mutter zu veranlassen. Es wird hier stets

Leutemangel und vor allen Dingen die Unzuverlässigkeit des

Personals vorgeschoben. Letzterer Einwand ist auch sicher als

etwas berechtigt anzuerkennen; denn wir haben in Posen leider

mit schlechteren Leuteverhältnissen zu rechnen, als es in den

anderen Provinzen der Fall ist. Da wir gezwungen sind, hierauf

Rücksicht zu nehmen, so habe ich für die Posener Verhältnisse

noch eine Erleichterung eingerichtet, ohne dabei das Prinzip

der tuberkulosefreien Aufzucht zu gefährden. Ich lasse nämlich

die Ammen in einer besonderen Abteilung des Stalles unter

bringen, die vorher gründlich desinfiziert und von dem übrigen

Stall so abgegrenzt ist, daß die Kälber, die in den sogenannten

Ammenstall kommen, keine Verbindung mit den übrigen Kühen

haben. Dies Verfahren kann jeder ohne Schwierigkeiten durch

führen.

Es ist noch die sehr wichtige Frage zu entscheiden, in

welcher Weise die Ammen ermittelt werden sollen. Herr

Kollege Müller in Königsberg verwendet die Tiere dazu,

die sich durch Untersuchung zu Lebzeiten als frei von offener

Tuberkulose erwiesen haben, wobei auch das Gesamtgemelke in

gewissen Zwischenräumen durch Mikroskop und Tierversuch auf

Tuberkelbazillen geprüft wird.

Ich habe alle Achtung vor dem Fleiß und dem Geschick,

mit welchem die Herren Kollegen in Ostpreußen bei der Aus

merzung der tuberkulösen Tiere vorgehen, verhehlen dürfen wir

dabei nicht, daß mit Hilfe dieser Methode immer nur ein Teil

der mit offener Tuberkulose behafteten Tiere zu erkennen ist.

i‘?
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Und zwar ist das derjenige Teil, bei dem die Tuberkelbazillen

bereits größere organische Veränderungen verursacht haben.

Alle anderen Fälle aber, besonders die Anfangsstadien der

Tuberkulose, bei denen auch Tuberkelbazillen nach außen aus

geschieden werden, die durch die Bazillen herbeigeführten Ver

änderungen jedoch nur gering sind, werden wir nicht zu

diagnostizieren imstande sein. Es ist mithin auch die Ammen

milch keineswegs in jedem Falle als frei von Tuberkelbazillen

zu betrachten. Deshalb halte ich es für richtiger, wenn zur

Ermittlung der Ammen in Gemeinschaft mit der klinischen

Untersuchung die Tuberkulinprüfung ausgeführt wird. Ich lasse

dabei in folgender Weise vorgehen. Sämtliche Kühe eines Be

standes werden einer eingehenden Untersuchung in ähnlicher

Weise unterzogen, wie es bei der Ostpreußischen Herdbuch

gesellschaft heute geschieht, und dabei diejenigen Tiere aus

gemerzt, die mit offener Tuberkulose behaftet sind. (Zu dem

Zweck werden Se- und Exkrete dem Institut zur Untersuchung

eingesandt.) Diese werden von der weiteren Milchnutzung aus

geschlossen, zusammengestellt und möglichst bald der Schlacht

bank überliefert. ‘Hierdurch gelingt es gleichzeitig, den Stall

von den stärksten Verbreitern der Tuberkulose zu befreien

und eine hygienisch einwandfreie Milch zu erhalten.

Die nicht mit erkennbarer Tuberkulose behafteten Tiere

werden mit Tuberkulin behandelt. Diejenigen, welche nicht

reagieren, kommen in eine besondere Abteilung des Stalles mit

den jungen Kälbern zusammen, die 24 Stunden nach der Geburt

von der Mutter entfernt werden. Dort bleiben die jungen Tiere

etwa 4—6 Wochen lang, um dann in den Kälbcrstall, der ge

wöhnlich völlig. getrennt vom Kuhstall ist, überzusiedeln, wo

selbst ihnen Milch überhaupt nicht mehr gegeben wird.

Auf diese Weise wird es sich verhältnismäßig einfach

bewerkstelligen lassen, daß die Kälber tuberkulosefrei aufgezogen

werden. Diese tuberkulosefreie Aufzucht hat, abgesehen davon,

daß sie uns einen guten Impferfolg garantiert, auch noch den

Vorteil, daß wir jetzt nicht gezwungen sind, sofort nach der

Geburt mit der Injektionsspritze zur Stelle zu sein, sondern wir

können einige Zeit vergehen lassen, bis erst eine größere Anzahl

Kälber zur Impfung bereitsteht. Dies ist aus praktischen

Gründen äußerst wichtig. Abgesehen davon, daß hierdurch das

Impfgeschäft verbilligt wird, hat dies noch den großen Nutzen,

daß in Stallungen mit Kälberpneumonie mit der Impfung so

lange gewartet werden kann, bis die Kälber durchseucht sind,

oder keine Gefahr mehr vorliegt, daß sie noch an Pneumonie

erkranken. Dies war vorher nach von Behring nicht möglich,

da zu fürchten stand, daß die Kälber in dieser Zeit Tuberkulose

erwerben.

Da nun die Kälberpneumonie eine Krankheit ist, die nach

der bisherigen Erfahrung die Kälber nur in den drei ersten

Lebensmonaten befällt, so wird es sich empfehlen, in mit

Kälberpneumonie verseuchten Stallungen die Taurumanisierung

frühestens ein Vierteljahr, eventuell noch später nach der

Geburt vorzunehmen.

Um nun endlich ein Urteil über den Erfolg der Impfung zu

gewinnen, ist es notwendig, die Ergebnisse der Obduktionen

einer großen Anzahl von Impflingen zusammenzustellen. Es ist

selbstredend, daß dies nur bei einer beschränkten Zahl von

Tieren durchführbar ist, da man selten imstande ist, das Schicksal

eines Rindes über Jahre hinaus zu verfolgen. Um aber von

möglichst viel Impflingen das Ergebnis der Obduktion zu er

 

fahren, lasse ich dieselben kennzeichnen und richte gleichzeitig

an alle Kollegen die ergebene Bitte, bei Schlachtungen und

Todesfällen auf diese Kennzeichen zu achten und dem tier

hygienischen Institut das Ergebnis der Beschau oder der Ob

duktion mitzuteilen. Die Kennzeichnungen bestehen aus Ohr

marken, die die Buchstaben PT resp. PB und die entsprechende

Jahreszahl tragen. So bedeutet z. B. PT 6 „In Posen im

Jahre 1906 mit Tauruman geimpft“. Hiernach stellt sich das

Immunisierungsverfahren folgendermaßen:

1. Sämtliche Kühe eines Bestandes werden unter

sucht und die mit erkennbarer Tuberkulose behafteten

Tiere möglichst schnell der Schlachtbank zugeführt.

2. Mit Hilfe

demBestande, der mit noch erkennbaren tuberkulösen

Veränderungen behaftete Tiere nicht mehr enthält, die

als Ammen dienenden Kühe ausgewählt.

3. Die Ammen sind in einer besonderen Abteilung

des Stalles getrennt von den übrigen Tieren unter

zubringen.

4. Sämtliche Kälber sind am zweiten Tage nach

der Geburt von den Müttern zu entfernen.

5. Die Kälber werden entweder in einem besonderen

Stalle mit Ammenmilch ernährt oder kommen in den

Ammenstall.

6. Im Laufe des ersten Vierteljahres sind die Kälber

zu impfen.

7. In Stallungen, in denen die Kälberpneumonie

herrscht, sind nur Kälber zu impfen, die älter als ein

Vierteljahr sind.

8. Alle Impflinge sind ein Vierteljahr nach der

Impfung gesondert zu halten. V

9. Jeder Impfling erhält eine Ohrmarke mit dem

Zeichen PT und dem entsprechenden Impfjahr.

der Tuberknlinprüfung werden aus

Zur Behandlung der Kälberruhr.

Von Tierarzt Mattnullthtik-Waldenburg i. Schi.

Des öfteren wurden im hiesigen städtischen Schlachthot'e

Kälber mit Kälberruhr behaftet eingeliefert und abgeschlachtet.

Wenn möglich, wurde immer nach dem Geburtsort des be

treffenden Kalbes geforscht und in vielen Fällen auch gefunden.

Auf schriftliche oder mündliche Erkundigung e-— je nach Ent

fernung — warum bei dem betreffenden Kalbe keine Behandlung

eingeleitet worden ist, wurde fast immer geantwortet, daß man

mit diesem oder jenem Mittel versucht, doch keinen Erfolg gehabt

hätte. (Es blüht hier nämlich ein wunderbares Kurpfuschertum.)

In einem in der Nähe von. W. gelegenen Dorfe klagte eine

Tierbesitzerin ihr Leid, daß sie seit Jahren kein Kalb mehr

großgezogen hätte, resp. daß die Kälber am dritten bis fünften

Tage wegen Durchfall geschlachtet werden müssen.

Durch Versuche, die vor zirka dreiJahren im bakteriologischen

Institut für Tierseuchen der L. K. für Schleswig-Holstein in

Kiel gemacht wurden, ermutigt, bat ich Herrn Dr. Bugge da

selbst um Übersendung einiger Kubikzentimeter Serum für

Kälberruhr.

An dieser Stelle dem Herrn Kollegen besten Dank für

Übersendung des Serums.

Das Resultat der Impfungen (Versuchsimpfungen) war nun

folgendes:
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l. Am 7. Juni. Gerufen zu einem Kalbe männlichen Ge

schlechts. Stinkender Durchfall, große Mattigkeit, keine Freß

lust; um 8 Uhr zirka 20 ccm Serum subkutan.

Am 8. Juni. Befund ein gleicher wie am 7. Juni, jedoch

Freßlust; um 8 Uhr 20 ccm Serum.

Am 9. resp. 10. Juni. Das Kalb zeigt keinen Durchfall

mehr. Das Kalb hat vor der Impfung Muttermilch ‘erhalten.

2. Am 21. Juni. Kalb um 6 Uhr geboren, um zirka 8 Uhr

zur Stelle gewesen. Kalb hat vor der Impfung weder Milch

noch Tränke erhalten. Kalb bekommt 10 ccm subkutan. Das

Kalb hat nie Durchfall gezeigt.

3. Am 21. Juni. Kalb um 8‘/‚ Uhr abends geboren, wird

nicht geimpft zur Kontrolle. Geht an den Erscheinungen der

Kälberruhr nach drei Tagen zugrunde. Die Sektion ergab:

Hämorrhagische Enteritis, Blutungen am Endokard.

Nr. 1, 2, 3 stammen aus einem Stall. Nr. 1 und 2 sind

heute schon ein paar gute Fresser.

4. Am 2. Juli. Kalb während der Nacht geboren, zeigt

nach 24 und nach 36 Stunden starken Durchfall, Müdigkeit,

verminderte Freßlust, Lager. Erhält 20‚ccm Serum subkutan.

Am nächsten Morgen, also nach 70 Stunden von der Geburt an

gerechnet, erscheint das Kalb munterer, steht auf. Abends

erhält das Kalb nochmals 10 ccm Serum. Der Durchfall ver

liert sich vom vierten Tag ab. Das Kalb wurde am neunten

Tag geschlachtet. Der Nährzustand ist gut. Pathologische

Veränderungen bestehen nicht, mit Ausnahme der Lunge; an

derselben ist an den beiden "orderlappen eine Entzündung.

Ob die Entzündung auf die Impfung oder auf eine frische

Infektion zurückzuführen, soll an dieser Stelle dahingestellt

bleiben.

5. Am 24. September. Zwei Kälber geimpft.

Kalb a, 5 Tage alt, hat stinkenden Durchfall, Augen tief

in die Orbita zurückgezogen. Das Kalb ist sehr schwach.

Nach Aussage des Besitzers hat es seit vier Tagen Durchfall

Aussicht auf Genesung wenig vorhanden. Kalb erhält aber

trotzdem 10 ccm Serum.

Kalb b war eine Viertelstunde vor dem Besuch geboren.

Das Kalb erhält 10 ccm Serum. ä

Am-27. September wurde noch ein Besuch gemacht.

Kalb a war am 26. plötzlich verendet. Der Besitzer will

am Abend nach der Impfung eine merkliche Besserung gesehen

haben, das Kalb soll gut Milch getrunken haben. Auch am

darauffolgenden Tage soll es munterer geworden sein, dann

jedoch wieder sich hingelegt haben.

Kalb b ist gesund geblieben und zeigte bis dato keine

Symptome der Kälberruhr.

Wenn dies auch nur ein paar kleine Versuche sind, so

gla'ube ich, man müßte das Impfen der Kälber gegen Kälberruhr

noch intensiver betreiben, denn nur dadurch würde ein klarer

Beweis für die Vorteile der Serumtherapie entstehen.

Petroleum als Heilmittel gegen Acarusräude.

Von Tierarzt Altmann-Gardelcgen.

Veranlaßt durch ein Referat über „Neue Behandlung der

Acarusräude der Hunde“ in Nr. 47 der B. T.W. 1906 möchte auch

ich hier eine Behandlung der Acarusräude der Hunde veröflent

liehen, von der ich nicht weiß, ob sie schon allgemein be

kannt ist.

 

Im letzten Frühjahr erkrankte meinFoxterrier an Acarusräude.

Einzelne leicht zugängliche Erkrankungsherde wurden von mir

durch Extirpation größerer Hautstiicke erfolgreich behandelt.

Aber überall konnte ich diese Therapie nicht anwenden, weshalb

ich es mit den üblichen Schmiermitteln versuchte. So habe ich

über drei Monate lang die verschiedensten Medikamente an

meinem eigenen Hunde zur Anwendung gebracht, mit dem Er

folge, daß die behandelten Stellen nicht nur nicht abheilten,

sondern immer‘. mehr an Umfang zunehmen und neue Stellen

auftraten. Da ich den Hund nicht gern missen wollte, fragte

ich mehrere Kollegen um Rat, welche mir aber jedesmal Tötung

des Tieres anempfahlen. Schließlich glaubte auch ich, es würde

mir weiter nichts übrig bleiben, als den Hund zu töten. Ich

versuchte nun noch ein letztes und verfiel dabei auf ein Haus

mittel, das Petroleum. Der Erfolg war großartig. Nach zwei

maligem Einreiben mit Petroleum war mein Hund geheilt und

ist bis heute, nach 3/4 Jahren, gesund geblieben.

Die Ausführung geschah in folgender Weise: Das Petroleum

wurde rein auf die erkrankten Hautstellen mit den Fingern

eingerieben. Am nächsten Tage wurde dieses noch einmal

wiederholt. Nach 4 bis 5 Tagen badete ich den Hund in

warmem Wasser und Seife. Durch die am anderen Tage vor

genommene Untersuchung der betr. Hautstellen konnte ich Milben

nicht mehr nachweisen, auch sind bis heute neue Erkrankungs

herde nicht wieder aufgetreten.

Auf diese Weise habe ich bis jetzt noch fünf Jagdhunde

mit dem gleichen Erfolge behandelt. Bei zweien mußte aber

nach acht Tagen die Behandlung noch einmal zur Ausführung

gelangen, da bei diesen neue Acarusherde festgestellt wurden.

Hiernach waren aber auch diese beiden Fälle geheilt, und ist

die Bände bei diesen Tieren bis heute nicht wieder zum Aus

bruch gekommen. Ein täglicher Wechsel des Lagers wurde

selbstredend auch angeordnet, aber sonst keinerlei Neben

behandlung in Anwendung gebracht.

Auf Grund dieser Erfolge halte ich das Petroleum für ein

ausgezeichnetes Heilmittel gegen Acarusräude. Nur möchte ich

davor warnen,'auf einmal große Hauttlächen damit einzureiben,

weil das Petroleum eine starke Reizung der Haut hervorruft

und den Tieren große Schmerzen bereitet, welche aber nicht

sehr lange anhalten. Ich empfehle deshalb bei‘ erheblicher Aus

breitung der Acarusräude erst die eine Hälfte, am anderen

Tage die andere Hälfte der Herde und am dritten Tage alle

Stellen noch einmal einzureiben. Ich habe nämlich die Erfahrung

gemacht, daß die nochmalge Einreibung der schon am Tage vor

her eingeriebenen Stellen von den Hunden leichter ertragen

wird, als die erste. Nach der letzten Einreibung müssen aber

vier bis fünf Tage vergehen, ehe die Tiere gebadet werden,

damit das Petroleum bis in die tiefen Schichten der Haut ein

dringen kann. Sollten nach der erstmaligen Behandlung noch

neue Erkrankungsherde auftreten, so ist die Kur in derselben

Weise zu wiederholen. Eine mikroskopische Untersuchung der

behandelten Hautstellen auf Acarusmilben muß 24 Stunden nach

dem Bade vorgenommen werden, um sich von dem Erfolge der

Behandlung zu überzeugen. Nach 8414 Tagen ist eine solche

Probe nochmals zu machen, auch muß der Hund selbst auf neue

Erkrankungsherde genau untersucht werden, eventuell nach vier

Wochen nochmals. Findet man dann keine Milben mehr, ist so

die Behandlung erfolgreich gewesen.
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Referate.

Untersuchungen über die Pathogenese der

Rotzkrankheit.

V0n Prof. Dr. F. iiutyra in Budapest.

(Zeitschrift l’. Tiemiedizin, XI. Bil, l. II.)

Nachdem von Necard, Schütz, Dedjulin, Mac Fadyean

und neuerdings auch von Bonome festgestellt werden war, daß

die Rotzinfektion vom Darmkanal aus stattfinden kann, blieb

noch die Frage zu erörtern, wo der primäre ret2ige Prozeß im

Gefolge einer solchen Infektion einsetzt und namentlich, ob der

Lungenrotz in solchen Fällen primärer oder sekundärer Natur

sei. Strittig ist endlich auch noch die Histogenese der initialen

Erkrankungsprozeße beim Lungenrotz, da Schütz, im Gegen

satz zu Nocard, der das junge Rotzknötchen als ein „Fleisch

wärzchen“ bezeichnete, der Ansicht ist, daß dasselbe das Produkt

einer Pneumonie. fibrinosa miliaris und somit ein Hepatisations

knötchen darstelle.

Hutyra hat nun zur Klärung dieser Fragen umfangreiche

Untersuchungen an Pferden, Eseln und Meerschweinchen an

gestellt. Er nahm folgende Inbalatiens- und Fütterungsver

suche vor.

1. Versuch. Inhalation zerstäubter Bouillenkultur. Er

gebnis: akuter Rotz in den unteren Teilen der Nasenhöhlen,

zwei pneumonische Herde in den Lungen.

2. Versuch. Inhalation zerstäubter Bouillonkultur. Er

gebnis: akuter Rotz im unteren Teil der Nasenhöhlen, pneumo

nische Herde und miliare Knötchen in den Lungen.

3. Versuch. Insufflation von am Tageslicht getrocknetem

Nasenausfluß. Ergebnis negativ.

4. Versuch. Insuffiation von im Dunkeln getrocknetem

Nasenausfluß. Ergebnis negativ.

5. Versuch. Zerstäubung einer Rotzkultur direkt in die

Luftröhre. Ergebnis: primärer Rotz der Lungen, sekundärer

im untersten Teile der Nasenhöhle.

6. Versuch. Eingeben von Kartofl‘elkultur im Trinkwasser.

Ergebnis: Lungenrotz, Rotzknoten in der Haut der Lippen,

Schwellung der Kehlgangslymphdrüsen.

7. Versuch. Eine Kartofl‘elkultur in einer Gelatinekapsel

per es. Ergebnis: Rotz der Lungen und der Milz, der Lippen

und der Kehlgangslymphdrüsen.

8. Versuch. Eine Kartofl‘elkultur in keratinisierter Gelatine

kapsel per os. Ergebnis: Lungenrotz.

9. Versuch. 0,02 g Kartofl'elkultur in einer Gelatinekapsel

per es. Ergebnis: Punktförmige Blutherde und Knötchen in

den Lungen.

10. Versuch. Aufschwemmung von 0,01 g Kartoffelkultur

in einer Gelatinekapsel per es. Ergebnis: Rotzknötchen in den

Lungen.

11. Versuch. Aufschwemmung von 0,02 g Kartofl‘elkultur

in doppelter Gelatinekapsel per es. Ergebnis: Zwei grau durch

scheinende Knötchen und mehrere größere pneumenische Herde

in den Lungen.

12. Versuch. Aufschwemmung von 0,01 g Kartofl‘elkultur

in einer Gelatinekapsel per es. Ergebnis: Akute Septikämie.

13. Versuch. 0,02 g Kultur in Gelatinekapsel per es.

Kapsel im Maul geborsten. Ergebnisz.Rotz der Lymphdrüsen

im Kehlgang und in der Rachengegend. Geschwüre im Kehlkopf.

 

Verfasser beschreibt dann ausführlich seine Untersuchungs

ergebnisse bezüglich der Histogenese der Knö'tchen und kommt

zu folgenden Schlüssen:

Die Rotzkrankheit läßt sich durch Verfütterung

vonRotzvirus leicht erzeugen. Die intestinale Infektion

mit geringen Virusmengen hat unmittelbar eine all

gemeine Blutinfektien und im Anschluß an dieselbe

eine Lokalisation des Prozesses auf die Lunge, als das

hierzu besonders disponierte Organ, bzw. primären

Lungenrotz zur Folge. Das mit dem Lymphstrom in

den Blutkreislauf der Lungen gelangte Virus regt hier

zunächst eine kleinzellige Infiltration der Gefäßwände

und des perivaskulären Bindegewebes an, als deren

Folge im peribronchialen Bindegewebe tubcrkelähn

liebe, grau durchscheinende Granulationsknötchen, im

alveolttren Lungengewebe aber Hepatisationsknötchen

entstehen. Im späteren Verlauftritt der katarrhalisch

pneumenische Charakter des Prozesses immer mehr in

den Vordergrund, während in den Blutgefäßen mit

zellig infiltrierten Wandungen gleichzeitig Thromben

bildung stattfindet.

Inhalation von mit Retzbazillen geschwängerter

Luft hat für gewöhnlich zunächst nur eine akute Er

krankung der untersten Teile der Nasenhöhlen zur

Folge, wozu sich später im metastatischen Wege eine

Erkrankung derLungen hinzugesellen kann. Infektion

von der Trachea aus erzeugt in den Lungen (lisse

minierte Rotzherde von katarrhalisch—pneumeniseinem

Charakter.

Die natürliche Infektion erfolgt für gewöhnlich von

den Verdauungswegen aus, während der Ansteckung

von den Luftwegen aus, mittelst Inhalation des Virus,

unter natürlichen Verhältnissen kaum eine nennens

werte Rolle zukommt.

Der Nasenrotz pflegt sich, ebenso wie der Haut

rotz, als sekundärer Prozeß der primären Erkrankung

innerer Organe und insbesondere der Lungen anzu

schließen.

Allgemeine akute Erkrankung mit re- bzw. inter

mittierendem Fieber erregt, unter Umständen, wo die

Möglichkeit einer Rotzinfektion besteht, begründeten

Verdacht auf eine stattgefundene Ansteckung, ins

besondere, wenn inzwischen auch temperärer seröser

Nasenaüsfluß mit leichter Schwellung der Kehlgangs

lymphdrüsen beobachtet wird. Rdr.

Untersuchungen über die Veränderungen der Schleim

haut bei der Magen-Darmstrongylose des Rindes.

Von Tierarzt Dr. Joseph Blunschy-Einsiedeln, Kt. Schwyz.

(Schweizer Archiv für Tierheilkunde 19J6, 5. Heft.)

Nachdem Schnyder in Hergen in einer kürzlich erschienenen

Arbeit über die sogenannte Kaltbrändigkeit des Rindes die Magen

Darmstrengylose in Berücksichtigung der Ätiologie genauer er

forscht hat, stellte es sich B. zur Aufgabe,‘ die histologischen

Verhältnisse des pathologisch veränderten Darmtraktus zu

studieren. Das Endergebnis dieser mit einer Textfigur und

zwei Tafeln ausgestatteten umfangreichen Arbeit ist folgendes:

1. Die beim Rinde sehr häufig vorkommenden Strongyliden

siedeln sich nur im Labmagen und vorderen Dünndarm an. In

der Fundusdrüsenportion dringen sie in die Magengrübchen und
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Driisenschläuche bis zur Muscularis mucosae ein, indem sie das

Gewebe durch spiralige Aufrolluug ausweiten (Folgen: Bildung

stecknadelkopf- bis hirsekorngroßer Knötchen mit zentralen

kraterförmigen Vertiefungen, Entstehung von Lymphstauungen

und Leukozytenansammlung). Das Ausheilen der durch die

Knötchen bedingten Schleimhautdefekte erfolgt durch Substitution

von Bindegewebe; letzteres wuchert bei chronischen Zuständen

und vermindert dann die Zahl der Magendriisen.

2. Im Bereiche der Pylorusdrüsen kommt es nie zur Bildung

sichtbarer Knötchen und Ansammlungen von Lenkozyten, obwohl

die eindringenden Würmer die Drüsen zerstören. Im Dünndarm

befallen die Strongyliden zumeist die Lymphfollikel der Peyer

scheu Platten, erzeugen aber ebenfalls keine Knötchen; in ihrer

nächsten Umgebung findet man Degeneration und Zerfall des

Epithels und der Lymphfollikel.

3. Die Strongyliden im Darmtraktus der Wiederkäuer ent

halten in ihrem Verdauungsschlauch rote Blutkörperchen, sie

‘ernähren sich .also auch von zelligen Elementen.

4. Die Schleimhaut der hinteren Damabteilung eines mit

zahlreichen Strongyliden befallenen Rindes zeigt ausgebreiteten

Ausfall und Degenerationszustände des Epithels (Toxinwirkung

abgestorbener Würmer).

5. Die Magendarmstrongylose des Rindes ist nicht zu identi

fizieren mit der von Ligniäres besprochenen Wurmerkrankung,

denn es fehlen bei erstgenannter Krankheit sowohl die miliaren

Abszesse im Darm, als auch die Komplikationen, wie: Pleuritis,

Peritonitis, Arthritiden etc. J. Schmidt.

Über einige knötchenartige Gebilde des Peritoneums

der Rinder.

Von Dr. Pietro Stazzi.

(C‘Ilu. vet. 1906, Nr.18.) ‘ ‘

Ziemlich häufig werden beim Pferde die bekannten binde

gewebigen, zottenförmigen Anhängsel des Peritoneums angetroffen,

deren Entstehung Kitt mit der Reizwirkung von Parasiten in

Verbindung bringt, die die Bauchhöhle passieren. Bei der Ob

duktion einiger ca. zehn Monate alter Rinder, die zu dem

Behringschen Jennerisationsversuch in Mortara verwendet

werden waren, fand Verf. am Baucht‘ell neben ähnlichen Binde

gewebszotten, wie vorstehend erwähnt, Neubildungen in Form

kleiner, ungestielter Knötchen. Dieselben saßen einzeln oder

gehäuft sowohl am parieteilen wie am visceralen Blatt des

Peritoneums und hatten die Größe eines Leinsamenkorns bis zu

einer Linse. Sehr zahlreiche submiliare Knötchen wies ins

besondere das Netz eines dieser Rinder auf. Da dieser Befund

den Gedanken an das Vorhandensein einer Miliartuberkulose

aufkommen ließ, wurden die Knötchen histologisch und bakterio

logisch gründlich untersucht. Dabei konnte der Nachweis für

ihre Spezifität nicht geführt werden. Sie bestanden in der

Mitte aus einem dichten Haufen von Leukozyten mit einigen

Zellen von bindegewebigem Charakter und hatten in der Peripherie

eine dünne Bindegewebsschicht, versehen mit Gefäßen und reich

an Fibrillen mit einigen Rundzellen, die mit dem subserösen

Bindegewebe in Zusammenhang stand. Diese Neubildungen

hatten ein homogenes translucides Aussehen. Andere hatten

durch Umwandlung des zentralen Teils im Bindegewebe diese

Eigenschaft eingebüßt. Im Granulationsgewebe vieler Knötchen

waren alveoläre oder zapfenartige Hohlräume zu konstatieren,

deren Auskleidung aus kubischen oder zylindrischen Zellen

bestand.

 

Obwohl die beschriebenen Knötchen Epi- oder Endotheliomen

im Initialstadium ähnlich sind, führt Verf. ihre Entstehung auf

chronische, entzündliche Prozesse zurück, indem er als Ursache

derselben in ähnlicher Weise wie Kitt für die bindegewebigen

Zotten eine parasitäre Reizung in Anspruch nehmen will.

Peter.

Ein Fall von Gebärmutterkatarrh.

Von Obcrveterinär Seebach.

(Znltschr. f. Vetoriniirkd. 1906. S. 885.)

Eine junge'Remonte hatte anscheinend Kolik. Bei näherer

Untersuchung wurde konstatiert, daß Patient unter den Er

scheinungen der Rossigkeit wiederholt aus der Scheide viel

gelblichweißen, übelriechenden Schleim entleerte. Die Scheiden

schleimhaut war etwas geschwollen, gerötet und warm, sowie

mit eitrigem Schleim bedeckt. Der Muttermund war bequem

für zwei Finger passierbar und ebenfalls mit Schleim derselben

Beschaffenheit gefüllt. Diagnose: Gebärmutterkatarrh. Da an

zunehmen war, daß die Remonte bisher nicht tragend gewesen

war, auch Merkmale einer Verletzung fehlten, so muß die Er

krankung zu den wenigen bisher in der tierärztlichen Literatur

aufgeführten Fällen von Gebännutterkatarrh gerechnet werden,

die nicht als Folge der Trächtigkeit anzusehen sind, sondern

auf unbekannter Infektion oder Erkältung beruhen. Fröhner,

Harms, Koch und Kettner haben über derartig seltene Fälle

geschrieben. Ri c h t e r.

Geburtshindernis.

Von Stabsvcteriuär Bierstedt.

‚ (Zeltschr. f. Veterlnärk. 1906, S. 389.)

B. wurde zu einer hochträchtigen Kuh gerufen, welche seit

36 Stunden starkeWehen zeigte. Bei der näheren Untersuchung

ergab sich, daß der Muttermund bequem für eine Hand passierbar

war, jedoch war die Erweiterung nur in der rechten Hälfte

erfolgt. Die Ursache dieser einseitigen Erweiterung bildete ein

ca. 10 cm vor dem Muttermund sich quer durch den Uterus

spannender Strang, der sich fest. auf die Hinterbeine des in

Riickensteißlage befindlichen Fötus legte. Dieses Band hatte

etwa Fingerstä.rke und ließ sich deutlich von der linken nach

der rechten Seite des Tragsackes verfolgen, die Uterushöhlung

an dieser Stelle in eine obere und untere Abteilung scheidend.

Nach acht Stunden war der Befund völlig unverändert. Das

Band wurde mit dem Fingermesser zerschnitten, worauf die

Erweiterung der Geburtswege bereits nach zwei Stunden so

weit erfolgt war, daß mit der Entwicklung des abgestorbenen

Kalbes begonnen werden konnte.

Es ist wohl anzunehmen, daß bei der letzten Geburt eine

Verletzung der Gebärmutter zustande gekommen ist, die anfänglich

zur Verklebung der Wandungen, mit der Entwicklung der Frucht

und der damit einhergehenden Ausdehnung des Uterus zur

Ligamenthildung geführt hat. Richter.

(Aus dem Schweizerischen Sernm- und Impf-Institut in Bern.)

Fehlergebnisse der Tuberkulinprobe beim Rindvieh.

Von Dr. A. Carini, Chef ‚der Vaccine-Abteilung.

(Archiv für wissenschaftliche und praktische Tierheilkunde, 32. Bd.‚ 8. Heft.)

Die Tiere, welche im Berner Impfinstitut zwecks Darstellung

von Lymphe benützt werden sollen, werden sämtlich, mit Aus

nahme des Jungviehes, einer Tuberkulinprobe unterworfen. Ver

fasser hat daher Gelegenheit genommen, die Resultate der

Tuberkulinisierung zusammenzustellen und die Fehlergebnisse
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bzw. die Fehlerquellen zu berücksichtigen. Dabei fand er, daß

der Prozentsatz von Fehldiagnosen viel größer war als man

sonst anzunehmen pflegt. Diese Beobachtungen sind um so

wertvoller, als bei der Vornahme der Tuberkulinimpfung, bei

der Beurteilung der Reaktion und bei der Untersuchung der

geschlachteten Rinder von Carini nach seinen Angaben außer

ordentlich genau verfahren worden ist. Letzterer folgert aus

seinen Versüchen, daß man in der Praxis auch bei sorgfältigster

Ausführung der Tuberkulinprüfung mit einer Zahl von 17 Proz.

Fehlergebnissen rechnen maß. J. Schmidt.

Kuhpockenepidemien bei den Milchkühen, Mittel um

ihre Ausbreitung einzudiimmen.

Von Freger.

(Journal de Lyon, 3l. Juli I906.)

Obschon die Pockenkrankheit der Kühe eine gutartig ver

laufende Krankheit und der‘ durch sie verursachte Schaden ge

wöhnlich kein so großer ist, so kann er sich hier und da doch

recht empfindlich gestalten, besonders wenn ganze Herden oder

Bestände von ihr befallen sind.

Gewöhnlich heilen die, durch die Seuche an den Strichen

hervorgerufenen Pusteln schon nach 14 Tagen ohne jede be

sondere Behandlung ab, werden sie aber durch das Melken auf

gerissen und wird die Kruste, die sich von einem Melken zum

andern gebildet hat, jedesmal wieder abgerissen, so können die

Geschwüre nicht zur Heilung kommen, sie fließen zusammen,

so daß schließlich die ganzen Striche nur ein Geschwür bilden.

Weil die Striche sehr schmerzen, sind die Kühe schwer zu

melken, sie regen sich auf und schlagen nach dem Melken

Durch die Schmerzen wird die Milchsekretidn stark herab

gedrückt. _

Der Verfasser hat daher~ bei einem Seuchenausbruch die

Einimpfung von Kuhpockenlymphe als Präventiv- und Heilmittel

versucht und als Impfstelle das Perineum genommen.

Die Umgebung der Scham wird vorher mit Seife gereinigt

und mit Watte abgetrocknet. Die Lymphe wird dann jeder

Kuh in der Dosis von 0,17 ccm durch 4—5 Skarifikationen in

die Oberhaut eingeimpft. Vom Impfungstage ab haben sich bei

den seuchenkranken Kühen keine neuen Pusteln mehr am Euter

gebildet und die schon existierenden sind schnellstens abgeheilt,

auch sind die noch nicht behafteten Kühe vollständig von der

Seuche verschont geblieben.

Der Verfasser ist der Überzeugung, daß die rationellste

Behandlung der Kuhpocken die Impfung sowohl der kranken

als auch der ansteckungsverdächtigen Kühe mit Kuhpocken

lymphe ist. Helfer.

Tagesgeschichte.

Wer trägt die Schuld?

Von Kreistierarzt Simmermacher-Langenschwalbach.

Wer in den letzten Jahren und besonders in allerletzter

Zeit die tierärztlichen Fachzeitschriften aufmerksam gelesen hat,

dem sind immer und immer wieder die Klagen über die schlechte

Bezahlung der Schlachthoftierärzte aufgefallen. Die Stadt

verwaltungen wurden häufig recht scharf angegriffen, weil sie

die vakanten Stellen an ihren Schlachthöfen mit einem Gehalt

dotierten, der unserem Stande nicht angemessen schien; nicht

selten wurde auch die Meinung vertreten, daß die Aufsichts

 
behörden — die Regierungen und ihre technischen Berater, die

Departementstierärzte g wohl etwas mehr Druck ausüben

könnten, um für die Schlachthot'kollegen eine unserer Ausbildung

und unserem Stande angemessene Besoldung durch die Stadt

verwaltungen zu erzielen. Mit Recht. wurde hervorgehoben,

daß unsere Vorbildung und unser Fachstudium große Geldopfer

kosteten, daß ferner der Schlachthofdienst ein recht anstrengender

sei, vielfach wenig oder gar keine Zeit zur Ausübung der

Privatpraxis ließe, so daß es keine unbescheidene Forderung

genannt werden könnte, wenn ein anständiges Gehalt als Äqui

valent ausgesetzt würde. — Bei dem Lesen dieser mehr oder

weniger lebhaft geschilderten pekuniitren Klagen — die Frage

der Stellvertretung, Pensionsberechtigung usw. will ich gar

nicht berühren —— kam mir schon früher der Gedanke, ob nicht

die Kollegen vielfach selbst schuld wären, wenn die Städte

ihren Schlachthoftierärzten keine höhere Bezahlung aussetzten,

ob etwa die bei der Bewerbung gestellten Gehaltsforderungen

nicht die städtischen Behörden zu der Normierung der Gehalts

sä.tze veranlaßten, kurzum: ich konnte mich dem Eindruck nicht

verschließen, daß, wie sonst überall in der Welt, so auch auf

diesem Gebiet das Angebot den Markt beherrscht. Daß diese

Auffassung nicht unrichtig ist, werden mir wohl alle diejenigen

Kollegen bestätigen, die sich in den letzten Jahren um eine

Schlachthofanstellung beworben haben. Das Angebot ist ein

sehr starkes, und leider sind die Forderungen, die seitens der

Bewerber gestellt werden, oft derart, daß sie nicht mehr als

bescheiden, sondern als unwürdig, gering bezeichnet werden

müssen. Man werfe mir nicht vor, daß ich als Theoretiker

schreibe; nachstehender Fall beweist, daß meine Ausführungen

auf Erfahrung beruhen. .

EineiStadt meines Kreises hat vor kurzem ein öffentliches

Schlachthaus errichtet, für welches sie einen tierärztlichen

Leiter suchte. In den mannigfachen technischen Unterredungen,

die ich infolge des Schlachthofetats mit dem Magistrat hatte,

legte ich demselben klar, daß unter 2800—3000 Mark neben

freier Wohnung, Brand usw. kein Tierarzt als Schlachthofleiter

zu haben wäre, da Privatpraxis oder sonstiger Nebenerwerb

unter den herrschenden Verhältnissen ausgeschlossen waren.

Die Stelle wurde ausgeschrieben, und ich sehe noch heute die

erstaunten Gesichter der Magistratsmitglieder, als der Bürger

meister uns die eingelaufenen Offerten mit. ihren Gehalts

anspriiehen mitteilte. Trotzdem den Bewerbern die Verhältnisse

bekannt gemacht wurden, waren einzelne Angebote geradezu

beschämend: 1200 M. und freie Wohnung! Wären diese Offerten

berücksichtigt worden, so hätte der Herr Kollege in der

städtischen Gehaltsskala nicht bei den Subalternbeamten, sondern

bei den Unterbeamten: Polizeisergeanten, Obernachtwächter usw.

rangiert. Dabei waren nicht nur junge, kürzlich approbierte

Tierärzte Bewerber, sondern selbst ein verheirateter Kollege,

der einen mehrjährigen Schlachthofdienst nachweisen konnte,

stellte eine Gehaltsforderung von 1200 Mark neben freier

Wohnung, Brand und Licht auf! Wer könnte es unter solchen

Umständen den Stadtverwaltungen verübeln, wenn sie das

Interesse ihrer Steuerzahler wahren und von den billigen An

geboten Gebrauch machen? Mit Mühe und Not habe ich es

erreichen können, daß wenigstens nicht der Mindestfordernde

als Sieger in die Schlachthofhallen einzog, aber sehr hoch habe

ich unter dem Druck der billigen Angebote den Gehalt natürlich

nicht hinaufschrauben können. Die Metzger der betreffenden
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Stadt hatten also Recht, als sie behaupteten, für 1500 Mark

bekäme man „einen ganzen Haufen“ Tierärzte! Sie haben

unsern Stand besser gekannt als ich!

Tierärztekammern, wo bleibt ihr?

Die Bemontierung im Königreiche Sachsen.

Einige Worte zur Entgegnung auf den Vortrag des Herrn Unter

veterinärs Sustmann.

Nr. 50 der Berliner Tierärztlichen Wochenschrift vom

13. Dezember 1906 enthält ein Referat über einen Vortrag des

Herrn Unterveterinärs Sustmann über „Die Remontierung im

Königreich Sachsen“. In demselben befinden sich eine.Menge

Ungenauigkeiten und Widersprüche. So namentlich in Absatz 3

über den Begriff „Remontierung“. Ich bin nicht in der Lage

zu beurteilen, in wie weit diese Irrtümer dem Herrn Vor

tragenden oder dem Referenten zur Last fallen und will sie

deshalb übergehen. Der vorletzte Absatz gibt jedoch die

eigenen Worte des Herrn Vortragenden wieder und die hier

ausgesprochenen Ansichten sind derart, daß sie nicht unwider

legt bleiben dürfen.

Der Herr Vortragende sagt: „Aus meinen Ausführungen

ergibt sich, daß Sachsen augenblicklich nichts weniger als zur

Züchtung eines warmblütigen Pferdes gescheiten ist und daß es

besser wäre, bis auf weiteres die Remontezucht wieder fallen

zu lassen und den: Bauer durch eine lukrative Kaltblntzucht

Interesse und Verständnis für die Pferdezucht abzugewinnen.“

In diesen wenigen Worten sind nach zwei Richtungen hin

‚grobe Irrtümer enthalten: nämlich erstens in bezug auf die

Kenntnis der Entwicklung der Pferdezucht überhaupt, zweitens

aber namentlich — und das ist für mich das Wesentlichste 4

in bezug auf die Kenntnis unserer sächsischen Zucht.

Der Herr Vortragende hält es für besser, „bis auf weiteres“

die Remontezucht fallen zu lassen und die „lukrative“ Kalt

blntzucht zu betreiben. Er empfiehlt also gewissermaßen die

Kaltblntzucht als Vor-frucht für die Bemontezucht.

gesehen davon. daß die Pferdezucht eines Landes, namentlich

Edelzucht, das Ergebnis einer Arbeit von Generationen bedeutet

-— der Keim zu Ostpreußens Pferdezucht wurde vor rund

150 Jahren gelegt ——, ist es ein Unding zu glauben. daß eine

Gegend, in der die Kaltblntzucht einmal heimisch geworden ist,

jemals wieder — wenigstens in absehbarer Zeit —- zur Warm

blutzucht zurückkehrt oder auch nur zurückkehren kann, selbst

wenn sie wollte. Das zur Kaltblutzucht verwendete Stuten

material ist nie für Edelzucht zu brauchen und Kaltblntzucht

neben Halbblutzucht gibt es nicht. Ich weiß sehr wohl, daß

in England einzelne große Züchter, z. B. Se. Majestät der König

Eduard in Sandringham neben Voll- und Halbblutzucht hervor

ragendes Kaltblut züchten. Auch in Sachsen haben wir ein

Beispiel dafür in Herrn Kammerherrn Frhr. v. Burgk-Schönfeld.

Das sind aber eben nur einzelne große Züchter und kann nicht

als Norm für eine Landespferdezucht gelten, in der die eine

Zucht die andere absolut ausschließt. Leider —— nämlich vom

Standpunkte des Kavalleristen — ist ja eine große Strömung

in Deutschland für Kaltblntzucht und es ist nicht zu verkennen,

daß Kaltblntzucht namentlich da, wo sonst wenig Interesse für

Pferdezucht vorhanden war, jetzt mit Erfolg betrieben wird,

z. B. im Rheinland. Dort hat sie aber auch ihre Berechtigung,

da dort in der Industrie viel Nachfrage nach schwerstem Kalt

Ganz ab

 

blut herrscht und von Haus aus durch die Nähe Belgiens die

Bauern starke und gute kaltblütige Stuten besaßen. Leider

hat sie sich aber auch vor den Toren unserer besten Remonte

provinz Ostpreußen, im Ermeland eingebürgert und ist dort

wieder auszurotten. Der Herr "erfasser kennt

jedenfalls die dortigen Verhältnisse nicht, ich wünschte

ihm aber, daß er einmal sich dort umsähe und die Pferde

zu Gesicht bekäme, die durch unheilvolle Einfuhr kalt

blütigen Zuchtmaterials und der Kreuzung mit warmblütigen

einheimischen Stuten entstanden sind, ich glaube, er würde sich

für Sachsen ähnliche Verhältnisse nicht wünschen, und sie

würden mit Einführung von Kaltblnt genau so werden. Das

Ermeland ist für die edle Pferdezucht auf Generationen hinaus

verloren, und damit komme ich auf unsere sächsischen Verhält

nisse. Unser gesegnetes engeres Vaterland umfaßt geographisch

und geologisch so grundverschiedene Gene, daß es schon

deshalb ein Unding ist, zu sagen: „Für Sachsen eignet sich nur

Kaltblut.“ Die ganze Siidgrenze bedeckt das Erzgebirge, die

Nordgrenze zwischen Elbe und Spree besteht aus leichtestem

Sandboden, dazwischen erstreckt sich die weite Leipziger Ebene

mit ihrem tiefgründigen Lehmboden, die gesegnete Lommatzscher

Pflege mit ihrem fetten Ackerboden und die bergige Lausitz.

Es sind mindestens ebensoviel Gegenden in Sachsen, die mit

Kaltblut einfach nichts anfangen können, als solche, in denen

sie wenigstens entbehrlich ist. Was will der Großenhainer

Bauer mit Kaltblütern? In seinem Sandboden Kaltblüter vor

den Pflug spannen, hieße denn doch wirklich den Kinderwagen

mittelst Dampflokomobilen fortbewegen. Ganz abgesehen davon

ist aber auch Gott sei Dank der Trieb zur Kaltblntzucht in

Sachsen ein sehr geringer und der zur Remontezucht ein von

Jahr zu Jahr wachsender. Den Grund gibt der Vortragende

selber im Absatz 4 an. Er sagt: die geringe Produktion an

Remontepferden in Sachsen sei bedingt durch die hohen Boden

kaum

werte.

zur Kaltblntzucht übergehen und ein Pferd züchten soll, das er

nur selbst auch aufbrauchen kann, für das er keinen Abnehmer

hat, so bespannt er seinen Pflug doch mit Pferden, die er aus

Gegenden mit niedrigeren Bodenwerten sehr viel billiger beziehen

kann, als er sie selbst —— ganz abgesehen vom Risiko — zu

produzieren imstande ist. ‚

Wenn er also irgendwie bei der Pferdezucht auf seine

Kosten kommen will, so muß er ein Pferd züchten, daß er drei

jährig bereits für einen annehmbaren Preis an den größten und

besten Konsumenten, den Militärtiskus, absetzen kann. Er muß

also ein Pferd züchten, daß sich zum Militärpferd eignet. Die

an die Remontierungskommission verkauften Pferde verbilligen

dann auch seine eventuell nicht abgesetzten Produkte derart,

daß er seinen Pflug dann wirklich mit billigen selbst gezogenen.

Pferden bespannen kann, wie er sie sich nicht vom Ausland

zu beschaffen in der Lage ist. Daß also, wie der Vortragende

sagt, die Kaltblntzucht für Sachsen „lukrativer“ sein soll, sehe

ich nicht ein.

Zum Glück ist auch die Zucht eines edlen Pferdes im Zu

nehmen begriflen, und wenn ich mich auch nicht der‚Hoffnung

hingebe, daß Sachsen jemals ein Remonten züchtendes Land,

wie Ostpreußen oder Hannover werden wird, so zeigen doch

die in Sachsen aus bäuerlicher Zucht angekauften Remonten,

daß es sehr wohl möglich ist, ein brauchbares Remontepferd in

Sachsen zu züchten, und aus der Zunahme dieser Zucht geht

Sehr richtig! Wenn nun aber der Bauer auf einmal-v



46 BERLINER TIERARZTLICHE WOCHENSCHRIFT. N0. 3.

weiter hervor, daß bei den jetzigen Remontepreiseu die Züchter

recht gut auf ihre Kosten kommen. ,

Freiherr von Friesen,

Major und Vorsitzender der Königlich Sächsischen Remontierungs

kommission.

Mitwirkung der Tierärzte bei der Körung.

In Nr. 30 der B. T. W. 1905 beschwert sich, wie mit Sicher

heit anzunehmen ist, ein Tierarzt darüber, daß die Tierärzte bei

der obligatorischen Körung nicht als stimmberechtigte Mitglieder

der Kommission angehören, sondern nur eine beratende Funktion

haben. Zu den diesbezüglichen Ausführungen scheint es aber

nötig, Stellung zu nehmen, denn bei einigermaßen Überlegung

der hier zu berücksichtigenden Momente kann man nicht alles

das, was der Verfasser des betr. Artikels dort gesagt hat, als

richtig und berechtigt anerkennen.

Die Beschwerde über die ungleiche Bemessung der übrigen

Mitglieder der Kommission und des Tierarztes in pekuniärer

Hinsicht darf man wohl als berechtigt anerkennen. Es muß

auch eingestanden werden, daß uns die Begründung der Ver

änderung in der neuen Körordnung betr. Verwendung der Tier

ärzte etwas eigentümlich berührte, und nur mit Anerkennung

kann man die Worte des Verfassers lesen: „daß ein Tierarzt

sich in seinem Urteil durch Rücksichtnahme auf seine Praxis

beeinflussen läßt, ist in meinen Augen unentschuldbar“. In

einem gewissen Kontrast von dieser idealen Auffassung über

das Pflichtgefühl scheint mir aber der folgende Satz zu stehen:

„Daß ein Tierarzt bei der Stellung, die ihm jetzt bei der Körung

eingeräumt ist, so handelt wie der andere, kann ich ihm nicht

verdenken.“ Der „andere“ soll sich scheinbar auf einen Tier

arzt beziehen, der nach Besichtigung eines am Körtage statt

findenden Viehmarktes schnell die zur Körung gestellten Tiere

auf Augen usw. untersucht habe und dann schnell abgereist sei.

Da dem Tierarzt (wie der Verfasser selbst anführt) die Ab

lehnung der Beteiligung an dem Körgeschäft frei steht, so hat

er sich für die Körgeschäfte freiwillig bereit gefunden und ist

wohl dann nicht im Recht, sich während des Körgeschäftes zu

entfernen, da doch in jedem Augenblick sein Rat eingeholt

werden kann. Im übrigen scheint mir, daß durch die ganze ‘

Art der Äußerungen des Verfassers über die bei der Körung

anzustellenden Untersuchungen die Arbeit des Tierarztes und

deren Bedeutung nur mißkreditiert wird. Ich hielt bis jetzt

diese Untersuchungen und das Erkennen von Krankheiten und

Mängeln für ziemlich schwierig, und weil dieses so ist, deshalb

allein ist doch wohl nur der Tierarzt der Kommission als Be

rater beigegeben. Eine ungenügende Verwendung oder eine

überflüssige und untergeordnete Rolle kann ich in dieser‘ Stellung

nicht erblicken, gesetzt, daß der Tierarzt seine Arbeit ernst

nimmt.

Der Herr Verfasser will also dem Tierarzt in der Kommission

eine beschließende Stimme geben. Da drängt sich uns unwill

kürlich die Frage auf: Was ist die Körung eigentlich, was

bedeutet sie, und wer ist befähigt und berechtigt zur Ausübung

derselben? Ist die Körung eine tierärztliche Angelegenheit oder

eine tierzüchterische? Zwischen beiden Faktoren dürfte doch

ein erheblicher Unterschied zu konstatieren sein, wie der Land

wirt nicht ohne tierärztliches Studium Tierarzt sein kann, so

kann der Tierarzt nicht ohne landwirtschaftlich-praktische Aus

bildung ein Züchter sein. Die Bedeutung der landwirtschaftlich

 
praktischen Ausbildung wird aber leider häufig in ihrer Trag

weite unterschätzt.

Wer sich heute über die Zusammensetzung der Kör

kommissionen beschweren sollte, ist eigentlich der Züchter.

Betrachten wir einmal die Zusammensetzung einer Pferdekör

kommission nach dem Geschmack des Verfassers des betr.

Beschwerdeartikels: 1. Der Laudrat als Vorsitzender; ‘2. der

Gestütsdirektor; 3. der Beamte der Landwirtschaftskammer;

4. der Tierarzt und 5. ein Landwirt. (Eine Erweiterung der

Kommission kann doch ernstlich nicht in Erwägung gezogen

werden). Wer züchtet denn nun eigentlich? Der Landwirt oder

die andern Herren. Nach dem Grundsatz, daß nur der wirklich

Erfahrung hat und die züchterische Routine besitzt, der selbst

die Kuh beim Schwanz nimmt und groß gezogen hat, soll und

muß sich der Landwirt und nicht der Tierarzt beschweren, da

die Züchtung nicht in sein spezielles Gebiet fällt. Der Land

wirt kann mit Recht verlangen, daß er über landwirtschaftliche

Dinge, die tief einsclmeidend in seinen Wirtschaftsbetrieb ein

greifen, in erster Linie zu entscheiden hat. Das ist ein Recht,

welches sich aus sich selbst konstruiert.

Wenn der Tierarzt eingehende Kenntnis in der Anatomie

und Physiologie besitzt, so ist ihm diese Kenntnis sicher bei

der Beurteilung des Tieres von Vorteil, aber zur Zucht gehören

noch andere Kenntnisse und das sind rein landwirtschaftliche.

die sich in jahrelanger Arbeit erst in dem landwirtschaftlichen

Betriebe selbst erlernen lassen. Die Arbeit des Tierarztes liegt

aber auf einem anderen Gebiet; ihn beschäftigt vorzüglich das

kranke Individuum. Dem Tierarzt ist auch hiermit eine Aufgabe

gegeben, die energische Arbeit und strebsames Forschen erfordert.

Ich bin der Meinung, daß ein Tierarzt, der die Bedeutung seines

Berufes ganz erfaßt hat, schwerlich in der Vornahme der Unter

suchung auf den Gesundheitszustand der zu körenden Tiere eine

überflüssige und untergeordnete Zuschauerrolle erblickt. Die

Landwirte werden sich gern dem Urteil und den Bestimmungen

der Veterinärpolizei bei der Bekämpfung von Seuchen fügen

und das Wissen und Können der Tierärzte anerkennen; jeder

muß eben den Posten ausfüllen, der ihm durch seinen erwählten

Beruf auferlegt ist.

Zum Schluß möchte ich noch einiges bemerken über die

Worte, die in dem genannten Artikel dem Gestütsdirektor in

den Mund gelegt sind: „daß es ihm in der bisherigen Form

kaum zuzumuten sei, sich alljährlich einer sechswöchentlichen

überflüssigen und untergeordneten Zuschauerrolle zu unterziehen.“

Der Gestütsdirektor nimmt an den Körreisen teil, um sich über

den Stand der Pferdezucht in seinem Bezirk zu informieren.

Ist der Gestütsdirektor nicht stimmberechtigt, so kann er auch

dann nicht eine solche Informationsreise als überflüssige und

untergeordnete Zuschauerrolle betrachten. Meiner Ansicht nach

ist die Stellung des Gestütsdirektors als beratendes Mitglied zu

verstehen, denn von mancher Seite wird dem Gestütsdirektor mit

Mißtrauen begegnet, man hält ihn für befangen, ob dieses mit

Recht oder mit Unrecht geschieht, soll hier ununtersucht bleiben.

Man bedenke immer, daß die Körung eine Härte bedeutet, die

tief in das privatrechtliche Leben des Landwirtes einschneidet.

S.

Anmerkung.

Die obige Stimme aus landwirtschaftlichen Kreisen soll

hier gern einen Platz finden, denn die Frage „Tierärzte und

Tierzucht“ muß demnächst ernsthaft in Angrifl" genommen
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werden und dabei kann es nur nützlich sein, die Einwände und

Gegengründe zu Wort kommen zu lassen. Der Herr Verfasser

des obigen Artikels hat vollkommen recht darin, daß zur Zucht

noch andere Kenntnisse gehören als tierärztliche. Aber er

übersieht, worauf es ankommt. Die Tierärzte wollen ja keine

Vorrechte, sie wollen nur gleiches Recht mit den übrigen

Mitgliedern. Zur Körung gehören eben verschiedene Kenntnisse,

wie sie kein einzelnes Mitglied in sich vereinigt, die Züchter

sowenig wie die Tierärzte. Daher hat. eben eine gemischte

Kommission die Aufgabe. Wenn [aber in dieser Kommission

alle notwendigen Kenntnisse voll zur Geltung kommen sollen,

kommt allen Vertretern das gleiche Recht zu, also auch

den Tierärzten dasselbe Stimmrecht, wie allen übrigen Kom

missionsmitgliedern, deren Wissen eben auch nur Stückwerk ist.

Schmaltz.

Umwandlung der Militär-Lehrschmiede zu Berlin.

Aus dem Etat des Reichsheeres teilt die Zeitschrift für

‘Veterinärkunde die auf das Veterinärwesen bezüglichen Einzel

heiten mit. Wesentliche Neuerungen ergeben sich daraus nicht,

mit einer Ausnahme, welche nicht verfehlen wird, ein gewisses

Aufsehen zu machen. Die Militär-Lehrschmiede Berlin soll

hinsichtlich ihrer Bewirtschaftung verstaatlicht und von der

Militärveterinär-Akademie getrennt werden. Damit wird

ein Wunsch erfüllt, der unter den Tierärzten, nicht zuletzt

unter den Militärveterinären, weit verbreitet war. Für die "er

staatlichung ist zuletzt der Deutsche Veterinärrat auf Beschluß

seiner Münchener Versammlung 1902 mit einer Eingabe an den

Herrn Kriegsminister eingetreten. Die neue Organisation ent

spricht besser dem Charakter gerade dieses Institutes, an welchem

die künftigen Studierenden der Militär-Veterinär-Akademie ‚ihre

Ausbildung im Hufbeschlag erhalten. Mit besonderer Freude ist

die Absicht zu begrüßen, die Militär-Veterinär-Akademie von der

Militär-Lehrschmiede abzutrennen, d. h. wohl auch, räumlich zu

scheiden. Es handelt sich dabei nicht um die Tierärzte, die den

Hufbescblag keineswegs unterschätzen, wenn sie auch dessen

Überschätzung ablehnen, es kommt vielmehr bei dieser Maßregel

auf’ die Fernwirkung an. Auf Fernstehende (z. B. Ärzte)

wirkte die unmittelbare Verbindung der Lehrschmiede mit der

Akademie nicht günstig für die Vorstellung von der letzteren.

Die vorgesehenen Änderungen passen durchaus in den Rahmen

des Bildes, das wir uns von der Zukunft machen, und werden

große Genugtuung erwecken.

Außerdem sind 4000 M. für Fortbildungskurse für Stabs

veterinäre vorgesehen, ebenfalls eine sehr wichtige Neuerung.

Der jetzige Kursus zur Vorbereitung für das Stabsveterinär

examen heißt künftig Oberveterinärkursus. S.

Aus dem preußlschen Veterlnäretat l907.

Wesentliche Neuerungen waren nicht zu erwarten. An den

tierärztlichen Hochschulen werden die Bezüge der Repetitoren

um durchschnittlich 300 M. in Stufen von 1500, 1800 und 2100 M.

aufgebessert, auch ist die Assistentenstelle an der ambulatorischen

Klinik in eine Repetitorstelle umgewandelt worden.

Im Interesse der Veterinärpolizei ist‘ die Teilung der je

zwei Landkreise umfassenden kreistierärztlichen Bezirke Posen

Ost und Gifhorn-Iseruhagen. Ferner soll der Kreis Schleswig

in zwei kreistierärztliche Bezirke zerlegt und in dem Veterinär

bezirk Köln, welcher Stadt- und Landkreis umfaßt, ein zweiter

Kreistierarzt angestellt worden.

 

Nach einer Zeitungsmeldung hat die Budget-Kommission

den diesmal beim Etat des Kultusministeriums ausgefallenen

Fonds zur Erforschung der Maul- und Klauenseuche beim land

wirtschaftlichen Ministerium eingestellt. (Da gehört er auch hin.)

Bayern.

Die Landstallmeisterstelle am Königl. Landgestüt zu

Zweibriicken, welche der verstorbene Adam innegehabt hat, ist

erfreulicherweise wieder mit einem Tierarzt besetzt werden,

indem Königl. bayerischer Kreistierarzt Reichhold-Ansbach

zum Landstallmeister ernannt worden ist.

Zum außerordentlichen Professor für Hufkunde und

Leiter der Lehrschmiede an der Königl. Tierärztlichen Hoch

schule zu München als Nachfolger des verstorbenen Gutenäcker

ist der bisherige sächsische Bezirkstierarzt Dr. Fambach

Glauchau ernannt worden.

Die amtstierärztliche Prüfung haben 1906 von 52 Tier

ärzten 42 bestanden. Vom 11. bis 23. März findet ein In

formationskursus für Amtstierärzte in München statt, wozu

Meldungen bis zum 20. Januar einzureichen sind. (Münchener

Wochenschrift.)

Hundertjahrfeier in der Schweiz.

Ohne daß die breitere Öffentlichkeit auf das Herannahen

des Gedenktages aufmerksam geworden wäre, hat die veterinär

medizinische Fakultät zu Bern das 100 jährige Jubiläum als

tierärztliches Unterrichtsinstitut gefeiert. Professor Rubeli hat

eine schöne Festschrift mit den Bildern sämtlicher Professoren seit

1806 herausgegeben. Die Feier bestand in einem Festakt, bei

welchem die Professoren Guillebeau und Rubeli historische

und wissenschaftliche Vorträge hielten, in einem solennen Bankett

und einem Kommers der Studentenschaft.

Erklärung zu dem Artikel von Dr. Profit: „Die Impfung gegen Schweine

seuche und Schweinepest“

(in Nr. 8 der „Fortschritte der Veterinärhygiene“.

Die Rheinische Serum-Gesellschaft m. b. H. in Köln a. Rh.

kündigt in einem Prospekt u. a. das sogenannte bivalente Serum

von Klett und Braun an und legt zur Empfehlung einen

Artikel des Kreistierarztes Dr. Prof'ä bei, in dem sich dieser

günstig über das neue Serum ausspricht.

Aus dem Artikel des Dr. Profö geht hervor, daß er eigene

Versuche mit dem sogenannten bivalenten Serum nicht angestellt,

sondern nur {Versuchsprotokolle veröffentlicht hat, die ihm

von den Herren Klett und Braun zur Verfügung gestellt

werden sind. Muß schon diese ungewöhnliche Art einer

Empfehlung überraschen, so kommt für die Beurteilung der

Profäscheu Arbeit noch folgendes in Betracht.

Herr Kreistierarzt Dr. Profe ist Leiter des Bakterio

logischen Laboratoriums der Rheinischen Serum-Gesellschaft

m. b. H. in Köln a. Rh., an deren Stammkapital er zur Hälfte

beteiligt ist. Am 24. September schrieb genannte Gesellschaft,

unterzeichnet von Apotheker Alf. Staude, seinem Mitgesell

schafter, an das unterzeichnete Institut und ersuchte um deren

Generalvertretung von Schweineseucheserum nach Professor

Dr. Wassermann und Professor Dr. Osterjtag und Geflügel

choleraserum, während sie bezüglich der Vertretung für die

anderen Sera des Instituts spätere Verhandlungen in Aussicht

stellte. Das Institut mußte indessen dieses Anerbieten ablehnen,

da eine solche Vertretung sich mit anderweitigen Verpflichtungen

nicht in Einklang bringen ließ. Nunmehr übernahmanscheinend
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die Rheinische Serum-Gesellschaft die Vertretung der Firmen

J. Hauff & Co. G. m. b. H. in Feuerbach und noch einiger

anderen Firmen, und während noch am 24.September 1906

die Serumpräriarate des Instituts solche Gnade vor den Augen

des Herrn Dr. Profä gefunden hatten, daß er durch seinen

Gesellschafter die Vertretung begehren ließ, schreibt er in Nr. 8,

also im November v. J. dieser Zeitschrift einen Artikel dagegen

und rühmt diejenigen Serumpräparate, für die er bedeutendes

geschäftliches Interesse hat.

Im übrigen ist abzuwarten, was das neue, nach den Angaben

von Klett und Braun hergestellte Serum zu leisten vermag.

Frankfurt a. M., 9. Januar 1907.

Pharmazeutisches Institut Ludwig Wilhelm Gans.

Maul- und Klauenseuche.
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Düsseldorf . . 1 ‘ 1 l 1 0 0 o

*Cöln ~ 1 1 1 + 1 + 1 + 1

Trier 2 3 9 0 0 + 4

Aachen . 0 o [ o — 1 -— 2 — 6

Preußen zusammen 10 28 75 — 4 — 20 —— 26

ä Oberbayern 1 l 1 1 0 0 0
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Sachsen:

Leipzig . 1 1 1 0 0 0

Württemberg:

Donaukreis . . . . 1 1 1 0 0 , 0

Baden: |Freiburg . . . . . 3 [ 6 12 + 2 + 3 | + 6

Braunschweig . . . 0 0 0 — 1 — 3 ~ — 9

Elsaß-Lothringen: l
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~ Ilmmerllches Ende.

~ Die Zeitungen meldeten aus den Tagen der Weihnachtskälte,

daß in der Nachbarschaft von Osterode ein Tierarzt erfroren

aufgefunden worden sei. Der Name wurde verschieden ge

schrieben: Küttner, Bittner und Büttner. Es soll sich um einen

ehemaligen Roßarzt Büttner handeln, der übrigens seit 1890

in dem Personal-Verzeichnis des Deutsch. Vet.-Kal. nicht zu finden

ist. Derselbe ist leider nicht einem Unglücksfall zum Opfer ge

fallen, sondern er war durch eigne Schuld und Trunk völlig

heruntergekommen, und dieser Zustand hat seinen Tod neben

der Landstraße herbeigeführt.

Personalien.

Auszalchnungen: Es wurde verliehen dem Kgl. bayer. Kreistier

arzt Karl Marggro/f-Speyer der Verdienstorden vom hl. Michael

IV. Klasse, dem Bezirkstierarzt Ma.r BrülIer-Lindau das Verdienst

kreuz desselben Ordens, dem Oberveterinär a. D. Friedrich Schleim'lx—

Dresden das Kreuz des sächsischen Verdienstordens, den Stabs

 

 

 

veterinären Rummel im FeIdart.-Regt. Nr. 51, Schulz im Feldart.

Regt. 44, Colberg, Landwehr l. Aufgebots (Bez.-Kdo. Magdeburg)

der Charakter „Oberstabsveterinär“, dem Kgl. bayer. Kreistierarzt

Karl Wunder-München beim Übertritt in den Ruhestand der Titel

eines Kgl. Kreistierarztes.

Ernennungen: Bez-T. Dr. Fambach-Glauchau zum außerordentlichen

Professor für Hufkunde in München, Kgl. Kreistierarzt Sigmund

Beich.hold zum Landstallmeister des Kgl. Landgestüts in Landshut„

Distriktstierarzt Fr. Rahm-Pirmasens zum Zuchtinspektor für den

Zuchtverband Deggendorf. Bestätigt wurde die Aufstellung des

Tierarztes Joseph Solleder-Günzburg als beamteter Tierarzt für den Ver

waltungsbezirk Günzburg-Stadt mit den Dienstbefugnissen eines

Bezirkstierarztes. Die kreistierärztlichen Amtsgeschäfte im Land

kreise Münster werden nicht mehr von dem Kreistierarzt Die (nie/vs,

sondern ncbenamtlich von dem Departementstierarzt, Veterinärrat

Ih'm-ic/men wahrgenommen.

Nlsderlnssungen: Tierarzt Anton Paintnrr-Straubing in Menghofen

(Niederbayern). Verzogen: Die Tierärzte Rei1hert als Stadt- und

Grenzkontrolltierarzt nach Friedrichshafen am Bodensee und Hans

Wörncr von Donaueschingen nach Lahr.

Examina: Das Examen als beamteter Tierarzt haben in Württem

berg bestanden die Tierärzte Dr. Allmann aus Eßlingen, Reinhold

Bendelc in Donzdorf (Württ.), Karl Demur in Stuttgart, Reinhold

Dobler in Winnenden, Stadttierarzt Georg Fauß in Murrhardt, Stadt

tierarzt Wilhelm Feeser in Trossingen, Distrikstierarzt Heinrich

F. Feldmann in Güglingen, Distrikstierarzt Anton Schach in

Hayingen, Franz Spang in Gerabronn und Stadttierarzt Karl Voll

roll: in Munderkingen.

Approbiert: Die Herren Vikt. Müller aus München und Adolf

Metzger aus Dambach in München.

In der Armee: Preußen: Versetzt: Die Oberveterinäre Arndt

im Train-Bat. Nr. 9 zum Feldart.—Regt. Nr. 26 behufs Wahrnehmung

der Stabsveterinitrgeschäfte, Richter von der Maschinengewehr

Abteil. Nr. 2 zur Maschinengewehr-Abteil. Nr. 3, Rode im Ulan.

Regt. Nr. 11 zum TrainBat. Nr. 9, Hoffmann im Ulan.-Regt. Nr. 15

zum Ulan.-Regt. Nr. 11; die Unterveterinäre Sammler im Hus.-Regt.

Nr. 11 zum Feldart—Regt. Nr. 55, Weber im 4. Garde-Feldart.-Regt.

zum Hus.-Regt. Nr. 11, Angcr im Feldart.-Regt. Nr. 15 von Straß

burg nach Saarburg. —— Kommandiert: Die Oberveterinäre Wnuck

im Garde-Kür.-Regt. und Seeymüller im Feldart.-Regt. Nr. 14 vom

2. Januar 1907 ab zu einem sechswöchigen Kursus zur Militär

Lehrschmiede Berlin. — Verabschiedung: Oberveterinär Bock im

Feldart.-Regt. Nr. 76 auf seinen Antrag mit Pension in den Ruhe

stand versetzt. -— Sachsen: Abgang: Oberveterinär Schle-im'lx

im Garde-Reiter-Regt. auf seinen Antrag in den Ruhestand versetzt.

-— Württemberg: Befördert: Unterveterinär Bley im Feldart.

Regt. Nr. 65 zum Oberveterinär.

In der Schutztruppe für Deutsch-Südwestafrika: Ober

veterinär Geseh, aus der Schutztruppe ausgeschieden und im Feldart.

Regt. Nr. 14 wieder angestellt.

Im Beurlaubtenstande: Preußen: Befördert: Die Unter—

veterinäre der Reserve Adam (Bez.-Kdo. Goldap), Dr. Hausmann

(Bez.-Kdo. Düsseldorf) [Garde], Thun (Bez-Kdo. Frankfurt a. hl.),

Kirseh (Landw. 1. Aufg. Bez.-Kdo. II Altona) zu Oberveterinären. -—

Abgang: Stabsveterinär der Landwehr 2. Aufgebots Wcsscndorf

(Bez.-Kdo. Magdeburg) der Abschied bewilligt. -— Bayern: Ab

gang: Oberveterinär der Landwehr 1. Aufgebots Valcnfin Breß

(Zweibrücken) der Abschied bewilligt. -— Württemberg: Be

fördert: Die Unttärveterinäre der Reserve Blümmert (Ravensburg),

Dr. Müller (Stuttgart), Landenberger (Rottweil), Fauß (Hall), Feeacr

(Rottweil), Schöflle (Hall) zu Oberveterinären.

Todesfälle: Kreistierarzt a. D. Dr. Theod. AppenrodI-Chmsthsd im

78. Lebensjahre, Tierarzt A. Jägerhuber-Mtlnchen.

Vakanzen. (Vgl. Nr.1.)

Schlachthofstellen: Mülheim a. Rhein: Assistenztierarzt bald

möglichst. Gehalt monatlich 200 M. Bewerb. bis 1. Februar an

den Schlachthofverwalter.

Besetzt: Die Schlachthofstellen in Beuthen O.-S. und Halle a. S.

 

- Verantwortlich für den ldlidll (mit Inlel‘ltolllßfl): rm. m. Schwanz in Berlin. - VerlagEd Eigentum der Vßl'llgsbtlchhlßldiullk von Richard Schoetl in Berlin. -

Druck von W. Btlxenstein. Berlin.



Die „borliner 'i‘ierlrstlichs Wochenschrift“ erscheint

wöchentlich im Verlage von Richard Schon: in

Berlin SW. (Pi. .\Vilheinrstr. 10. Durch jedes deutsche

Postamt wird dieeclbe zum Preise von M. 5‚— viernljlhr

lich rlH~ 4,88 für die Wochenschrift, 12 Pf. für Bestellgeld)

frei l.ns Haus geliefert. (Österreichische Post-Zeitungs

Prcisliste Nr. 57‘. Ungarische Nr. Sh.)

 

Berliner

Orlginnlheltrlge werden mit 50 lh., in Petitssts mit

60 )ih. für den Bogen honoriert. Alle Manuskripte.

Mitteilungen und redaktionellen Anfragen heiiehe man

zu senden an Prof. Dr. Schmnltz, Berlin‚ Tierärzt

liche Hochschule, NW., Luisenstrsße 56. Korrekturen,

' Rezension-Exemplare und Annoncen dagegen an die

Verlagsbuchhandlung.

 

Tierärztliche Wochenschrift
Redaktion:

Professor Dr. Schmaltz-Berlin ‚ v

Verantwortlicher Redakteur.

De Bruln Dr. leß Veterinärrat Dr. Leibes Prof. Dr. Peter Vcterinärrat Peters Veterinärrat Preulle Dr. Richter

Professor Kreistiersrzt Depsrtemeutstierarzt Kreistierarst Deplrtetnentstlerarzt Depsrtcmoutstiernrzt Professor

Utrecht. Charlottenburg. Cöln. Augertnllnde. Bromberg. Danzig. Dresden.

Rleck Med.-Rat Dr. Reeder Dr. Schlegel Dr. l. Schmidt Reg-Rat Dr. Vogel Zündel

Bchlschthol'dlrektor Professor Professor Professor Lsndestiernrzt v. Bayern Kreistiorsrnt

Breslau. Dresden. Freiburg i. Br. Dresden. München. Millhausenl.ll'.

“Jahrgang 1907.

 

Ausgegeben am 24. Januar.
 

Inhalt: Schlegel: Die Sklerostomenseuche (Sklerostomiasis) des Pferdes. — Referate: Boliome: Zur Pathogenese und Über

tragbarkeit des latenten Rotzes. -— Lungwitz: Lassen sich aus dem praktischen Hufbeschlage Schlüsse ziehen auf die Art

der Hufbewegungen am lebenden Pferde‘? — J eß: Wochenllbersicht über die medizinische Literatur. — TagosgeeohlclttetNadr

ruf. — 35. Generalversammiung des Tierärztlichen Vereins der Provinz Westfaleh. — Jahresbericht der Berliner tierärztlichen
Gesellschaft. —- Verschiedenes. — Personalien. —- Vakanzen. l V . '

 

(Aus dem tierhygienischen Institut der Universitätr Freiburg i. \Br.)

Die Sklerostomenseuche (Sklerostomiasis) des

Pferdes.

Von Prof. Dr. lli. Schlegel-Freiburg i. Br.

In den Jahren 1900—1905 brach auf einer Fohlenweide

jeweils mehrere Wochen nach Beginn des Weidebetriebes eine

unbekannte Krankheit unter den wertvollen Fohlen aus, welche

besonders im Sommer 1905 einen bedrohlichen senchenhaften

Charakter zeigte, so daß das Großherzoglich Badische Ministerium

des Innern alsbald Veranlassung nahm, diese die Landwirt

schaft schädigende Fohlenseuche, auf welche der zuständige

Großherzogliche Bezirkstierarzt in richtiger Würdigung der

Sachlage die Aufmerksamkeit zur rechten Zeit lenkte, durch den

Verfasser einer eingehenden Erforschung zu unterwerfen. Die

Patienten verendeten stets an denselben Krankheitserscheinnngen

und Sektionsveränderungen, wobei das Wesen der Krankheit

nicht aufzuklären war. Die Tiere erkrankten hauptsächlich

unter leichten Schmerzen im Hinterleib, hohem Fieber, erhöhter

Pulsfrequenz, großer Herzschwäche und Mattigkeit. Nach

durchschnittlich zweitägiger Dauer endete die Krankheit tödlich,

welcher weder Medikamente noch sorgsamste Fohlenpflege Ein

halt zu gebieten vermochten. Die Sektionsveränderungen

schienen den erfolgten Exitus letalis nur ungenügend zu er

klären.

Die Fohlenkrankheit wird, wie nachstehend beschrieben ist,

durch zwei im Dickdarm des Pferdes schmarotzende Sklerostomen

arten (Sclerostomum bidentatum und Sclerostomum edentatum)

hervorgerufen, deren erstere als Larve bekanntlich beim Pferd

das Aneurysma verminosum bzw. die thrombotisch-embolische

Kolik veranlaßt, während der Larvenzustand des Sclerostomum

edentatum als Hauptursache dieser neuen Fohlenkrankheit zum

erstenmal durch mich näher erforscht worden ist. Die

allgemeinen Schädigungen und die gewebszerstörenden Wirkungen,

welche diese Sklerostomenlarven bei starker Invasion im Pferde

körper anrichten, wird gemeinhin ganz und gar unterschätzt;

 

der dadurch der Pferdezucht und Pferdehaltung zugefügte

Schaden ist beträchtlich; viele mit Anämie, Darmkatarrhen,

Gelbsucht, Abmagerung einhergehende Krankheitszustäude bei

Pferden mit glanzlosem, struppigem Haarkleid, sowie sicherlich

ein Teil der sogen. Schweinsberger Krankheit sind auf der

artige Wurminvasionen zu beziehen, welche sich bei den zahl

reichen, durch mich obduzierten Pferden als ein überaus

häufiges Vorkommnis erwiesen.

Die Literatur enthält keine Fälle der beschriebenen Doppel

invasion von Larven der zwei Sklerostomenarten, welche die

neue Fohlenkrankheit verursachen; in verwandtschaftlichem Ver

hältnis mit letzterer stehen folgende Veröffentlichungen:

Nach Klaeb er1) erkrankte ein dreijähriger FohlenWallach,

weicher auf der Weide ging, wiederholt an unbestimmten Kolik

anfällen, wobei große Niedergeschlagenheit, erhöhte Empfindlich

keit an den Bauchwandungen und längs der Wirbelsäule sowie

Wenden des Kopfes nach dem Bauche bestand.

Am ausgeschlachteten Tiere fanden sich unter dem Peritoneum

parietale an verschiedenen Stellen pfennig- bis talergroße

Rötungen, welche 32 bis 43 mm lange, 1 bis 11/2 mm breite,

rotbraune, fein geringelte Rundwürmer enthalten. In der Dünn

darmwand fanden sich in unregelmäßigen Abständen rundliche

Erhabenheiten mit einem Iinsengroßen Hohlraum zwischen Mus

cularis und lliuco‘sa, woselbst geschlechtlich differenzierte Wurm

larven lagen. '

Klaeb er erwähnt, daß der Wurm als zum Genus strongylus

Rad. gehörend sich charakterisiert. .

Haase“’) sah ein bisher gesundes zweijähriges Fohlen an

Kolik rasch verenden. Bei der Sektion bestand eine hämorrha

gische Entzündung des Colons. In der dunkel geröteten, ge—

schwollenen Schleimhaut waren zwei bohnengroße,‘ schwarzrote

1) Klaeber, intermittiereinde Kolik eines Pferdcs„ B. T._\\'. 18_91,

s. 223-—226.- . — . ~ ‘

‘ '“)-C. Haase, Sclcrostomum armatum in der Darmwand des

Pferdes, B. T. w. 1901, s. 312. -
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Knoten, welche je ein lebendes männliches Sclerostomum armatum

von 13 bis 14 mm Länge enthielten.

Kreistierarzt Stern‘) beobachtete in Brauusberg eine

seuchenhafte Kolik unter sämtlichen Pferden zweier Besitzer.

Die Pferde litten an heftigen Koliksymptomen und die schwerst

erkrankten verendeten. Im Pferdekot fand sich Streng. armatus

sehr zahlreich, und die verendeten Pferde enthielten denselben

im Grimmdarm und die Larven des Str. arm. in der hinteren

Aorta massenhaft. Die Pferde waren mit verunreinigtem Wasser

aus einem Teiche getränkt worden.

Durch Dr. A. Sticker?) wurde auf der Weide eines in

der Nähe von Köln gelegenen Gutes im Jahre 1893/94 unter

14 Pferden, von denen fünf verendet sind, eine wirkliche Epidemie

beobachtet, welche wahrscheinlich von einer importierten, an

Sklerostomenbrut leidenden Fohlenstute ausging, da alle Pferde

nach einem gewissen Aufenthalt auf der Gutsweide an seuchen

hafter Sclerostomiasis erkrankten; die Krankheit wurde durch

die Larven des Scler. bidentatnm veranlaßt. Die Pferde zeigten

zumeist die Erscheinungen einer schweren Anämie und des Darm

katarrhes, teilweise aber die Schmerzen einer Verstopfungskolik;

der Puls war schwach, klein, aussetzend; das Sensorium dumpf

benommen; Darmgeräusche unterdrückt; die Darmwände ohne

jeglichen Tonus.

Gestütsinspektor Mieokley”) konstatierte auf dem Haupt

gestüt Beberbeck bei Fohlen schwere Schädigungen infolge Wurm

aneurysmen; schon kleine säugende Fohlen und abgesetzte,

fünf Monate alte und ältere Fohlen erkrankten. Die klinischen

Erscheinungen waren charakteristisch und bestanden in Unruhe,

leichtem Schweißausbruch, mittelhohem Fieber, Rötung der Kon

junktiven, Erweiterung der Pupillen, Umsehen nach dem Bauch;

Darmgeräusche polternd oder unterdrückt; Puls beschleunigt

bis unfühlbar. Die Krankheit endete binnen 36 Stunden tödlich.

Bei der Sektion fand sich hämorrhagisches Ödem einer ge

lähmten Dampartie von 1—<11/2 m Länge; die vordere Gekrös

arterie enthielt regelmäßig walnuß- bis hühnereigroße Wurm

aneurysmen mit zahheichen (oft bis 60 Stück) Aderwiirmern;

vom Aneurysma gingen vollkommene Verstopfungen in einzelne

Gekrösarterien aus, auch embolische Prozesse am Darmrohr.

Da die Wurmbrut im Trinkwasser enthalten war, so wurde den

Pferden nur noch durch kleine Filterbüchsen filtriertes Wasser

verabreicht. Späterhin wurde kein Fohlen mehr an Wurm

aneurysma krank, und wegen anderweitiger Krankheiten sezierte

Fohlen waren frei von Aneurysma.

Für die gebührende Würdigung und richtige Erkenntnis

der Entstehung der Sclerostomiasis ist es erforderlich, auf dem

helminthologischen Gebiete der Sklerostomen und hinsichtlich

ihrer pathogenen Bedeutung etwas weiter auszuholen.

Zoologlsches. Nachdem die französischen Autoren Railliet“)

und Neumann”) eine kleine und eine große Art des

Strongylus armatus Rudolphi (Sclerostomum armatum Dujardin)

l) Stern, Arch. f. wiss. u. prakt. Tierhlkd., 1901, Bd. 27, S. 307.

’) Dr. A. Sticker, Untersuchungen über den Bau und die

Lebensgeschichte des Scler. armatum; Arch. f. wiss. u. prakt.

Tierheilkd., 1901, Bd. 27, S. 217—226.

3) Mieckley, Über das Wurmaneurysma der vorderen Gekrös

arterie bei Fohlen; Arch. f. wiss. u. prakt. Tierheilkd., 1t05,

Bd. 31, S. 500-503.

‘) Railliet, Traite de Zoologie m6dicale et agricole. Paris 1895.

s‘) Neumann, Traitö des Maladies parasitaires non microbienncs.

Paris 1892.
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unterschieden hatten, stellte Poeppel“) zwei in der Muskulatur

an den Exkretionsgefäßen, im Darm- und Geschlechtsapparat

verschiedene Würmer fest, den größeren Str. neglectus und den

kleineren Str. armatus. Looß2) schilderte außerdem eine dritte

Art. Alle drei Arten hat in seiner verdienstvollen Arbeit Dr.

A. Sticke 1'3) musterhaft beschrieben und abgebildet.

Sclerostomum bidentatnm Sticker 1901 (zweizähniger

Palissadenwurm); Scler. vulgare Looß 1900; Str. armatus Rud.

part. 1808. Der geschlechtliche männliche Wurm ist 14—16 mm

lang, 0,7 mm dick, das Weibchen 23H24 mm lang, 1 mm dick:

der kleine, walzenförmige Leib ist grau bis bräunlich; der Kopf

abgeflacht, das Hinterende des Weibchens zugespitzt, die Vulva

8 mm vor dem Schwanzcnde. Die kreisrunde Mundöfl‘nung trägt

einen Kranz von feinen Chitinfrausen; die chitinige, kugelige

Mundkapsel, mittelst deren sich die Würmer durch Hineinziehen

eines Schleimhautteiles ansaugen, besitzt in der Dorsalwand eine

aufsteigende, halbrunde Rinne, an deren Grund zwei buckel

förmige Zähne sitzen; in der Riickenwand der Mundkapsel ver

läuft nach Leoß*) der Ausführungsgang der dorsalen Üsophagus

drüse der Sklerostomen, genau so wie bei Scler. tetracanthum.

Ösophagus am Hinterende birnfdrmig. Die Exkretionskanäle

verlaufen in den beiden Seitenlinien nach vorn, vereinigen sich

am Halse und münden durch den Perus excretorius in der Höhe

des Nervenringes aus. Bursa mit breitem Hinterlappen; aus

einem Stamm teilen sich die Hinterrippen und die hinteren

äußeren Rippen; jede Hinterrippe ist in zwei Äste gespalten,

deren lateraler sich noch einmal teilt; dann folgen jederseits

zwei Mittelrippen und zwei Vorderrippen.

Scler. bidentatnm, die kleinste Art der drei Palissaden

wiirmer, kommt beim Pferde nach Sticker allein als Larve im

Aneurysma der Gekrösarterlen (überhaupt im Blutgefäßsystem)

und als junger Wurm in den Schleimhautcysten des Blind- und

Grimmdarmes, sowie als geschlechtsreifer Wurm auf der Schleim

haut des Blind- und Grimmdarmes vor. Auf der Dickdarm

schleimhaut parasitieren die Würmer, in Kopulation aneinander

hängend, bald vereinzelt, bald in einer Menge von über einer

Million ((‘habert). Die Biß- und Saugstellen der Schleimhaut

sind stark hyperämische Flecke. Der geschlechtsreife Wurm ist

immer über 10 mm lang; sind die Parasiten kleiner (1“3‘10 mm

lang), so handelt es sich um Scler. tetracanthum.

Entwickelung des Parasiten. Im Darmlumen setzen

die weiblichen Sklerostomen ihre Eier ab. Die reifen Eier, aus

welchen die Embryonen schon im Darmkanal frei werden können,

werden mit dem Kot in die Außenwelt abgesetzt. Nach

Leuckart-") entwickeln sich die mikroskopisch kleinen Em

bryonen im Sommer schon nach 3———4 Tagen, sie besitzen ein

pfriemenförmiges Schwanzende und deutliche Pharyngealzähne

und heißen jetzt Rhabditisform, welche im feuchten Boden in

der Außenwelt leben kann; nach 01t‘*) ist eine rhabditisähnliche

Zwischengeueration aus den Embryonen nicht erwiesen.

armatus. ]naug.-Diss., Leipzig 1897.

’) Looß, Die Sklcrostomcn der Pferde und Esel in Ägypten.

Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk., 1900, Bd. 27, S. 150 u. 184.

3) Sticker, Die drei Arten des bewaffneten Palissadenwunnes.

Deutsche tierärztl. Wochenschr, 1901, S. 333 u. 346.

4) Looß, l. c. S. 153.

5) Louckart, Die menschlichen Parasiten, 1876, II. Bd., S.-402.

6) 0lt, Die Wanderungen des Strong. armat. und Folgen seines

Schmarotzertnms. Deutsche tierärztl. Wocheuschr. 1900, S. 403.

l) Poeppel, Untersuchungen über den Bau des Strongylus ‘
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Die ovalen Sklerostomeneier sind nach Neumann, v. Rätz‘)

und Korbelius?) 0,08—0,092 mm lang, 0,043—0,055 mm breit,

nach Poeppel 0,0825 mm lang, 0,05 mm breit, nach Sticker“)

nur 0,056—0,057 mm lang und nur 0,03—0,045 mm breit. Die

auffälligen Größenunterschiede sind offenbar darauf zu beziehen,

daß die einzelnen Forscher die Eier von den drei verschieden

großen Sklerostomenarten untersucht haben. Die Eihiille ist

glatt, durchsichtig, der Eidotter gekörnt, segmentiert, in 4 bis

8 Kugeln geteilt. Der Kopf der ausgeschlüpften Embryonen

ist abgerundet und mit kleinen Papillen versehen, der Em

bryonenkörper verjüngt sich nach vorn, ist im hinteren Drittel

am dicksten und endet in dem auffallend langen, zugespitzten,

gebogenen Schwanzteile; Ösophagus und Darm sind sichtbar.

Der Embryo ist nach Baillet 0,34—0,5 mm lang, nach v. Ratz

und Korbelius (l. c.) 0,714%0,81 mm lang, 0,024—0,026 mm

breit. Nach Baillet“) gehen die den Eiern entschltipften

Larven im Wasser schon nach einigen Tagen zugrunde,

während sie im feuchten Kot mehrere Monate leben und 0,8

bis 1,45 mm lang werden; nach 15——20 Tagen häutet sich der

sehr agile Embroyo, wird zur Rhabditisform und damit sehr

widerstandsfähig, vermag 6H8 Monate auch im Wasser zu

leben und Gefrieren auszuhalten.

Die Embryonen häuten sich nach Sticker -"’) zweimal im

Freien (wie Dochmius trigonocephalus) und geraten als Rhab

ditisform (mit Geschlechtsanlage versehen) vermittelst Grün

futter oder Wasser in den Darmkanal des Pferdes, um die

Schleimhaut des Darmes zu durchdringen und in die Blutgefäße

zu gelangen. Auf welche Weise die Rhabdititen in die Gekrös

arterien einwandern, ist noch unbekannt. Nach Olt“) sollen

manche Larven beim Einbohren in die Darmwand in Venen,

dann in die Leber, sodann durch die Lungenkapillaren hindurch

in den großen Blutkreislauf und die Gekrösarterien gelangen.

PoeppeU) nimmt auch eine intrauterine Infektion mit jungen

Larven an, da er schon bei einem 10 Tage alten Saugfohlen

ein taubeneigroßes Wurmaneurysma fand. Nach Sticker S)

wandern die Larven des zweizähnigen Palissadenwurmes durch

die Ernährungsgefäße (Muscnlaris) der Gekrösarterien ein, um

sich daselbst nach einiger Zeit zu häuten und dann in das

Lumen des Gefäßes vorzudringen.

Merkwürdigerweise kommen nach Sticker im Wurm

aneurysma lediglich die Larven des Scler. bident. in der Größe

‘) v. R2'ttz, Über die angebliche Ankyiostomiase des Pferdes.

Monatshefte f prakt. Tierheilkd., 1899, Bd. 10, S. 49—61.

’-‘) Korbelius, Beitrag zur Frage über das Verhältnis des

Pferdes zur Ankyiostomiasis des Menschen. (Jentralbl. f. Bakteriol.,

l’arasitenkd, 1899, I. Abt, 26. Bd., S. 114 u. 185.

I‘) Sticker, Untersuchungen über den Bau und die Lebens—

geschichte des Sclerostomum armatum. Arch. f. w. u. pr. Tierheilkd.,

1901, Bd. 27. S. 211.

‘‚ Baillet, Art. ,-,Helminthes.“

et d’hyg. vüt. VIII. 1866.

Nouv. dict. de med. de chir.

5) Sticker, Der Aufenthalt von Sclerostomum armatum in

der Wand des Dickdarmes. Deutsche tierärztl. Wochenschr. 1901,

S. ‘254.

6) Olt, Die Wanderungen des Strongylus armatus und Folgen

seines Schmarotzcrtums. Deutsche tier:'irztl. Wochenschr. 1900,

Nr. 43, 44 u. 45.

7) Poeppel, Untersuchungen über den Bau des Strongylus

armatus, Leipzig 1897, S. 49.

") Sticker, Über das Zustandekommen des Aneurysma ver

minosum cqui. Deutsche tier'ärztl. Wochenschr. 1902, S. 276.

 
von 4—18 mm und 0,7—1 mm dünn vor. Während der Häutung

ist die ‘Larve 13—18 mm lang, wie schon 1831 Mehlis und

1844 Gurlt nachwiesen. Die männliche junge Larve des Aneu

rysma ist nach Sticker 1) 7—16, die weibliche 10—19 mm

lang; sie steckt dann zumeist noch in der Larvenhaut. Scler.

bident. häutet sich nach Sticker 7) sicher vier-, vielleicht auch

fünfmal. Demnach sind fünf Entwicklungsstadien, Embryo, Rhab

ditisform, junge Larve, ältere Larve und geschlechtsreifiar Wurm

zu unterscheiden. Die drei Sklerostomenarten wechseln im Vor

kommen nach den Gegenden.

Die von mir untersuchten Larven des Scler. bident. ausu

rysm. besitzen eine Länge von 14—18 mm und eine Dicke von

1—1‘/, mm; sie stammen aus den Gekröswurzelaneurysmen von

Pferden‘ mit Sclerostomiasis und befanden sich daselbst in Fibrin

gerinnseln eingeschlossen. Diese Larven des Scler. bident. ausu

rysm. habe ich teils im Monat Juli, teils im Oktober nach

gewiesen.

Die Larven sind schmutziggelblich bis rötlichweiß gefärbt;

das Kopfende sitzt kugelförmig auf dem Halsteil und ist am

Mundrande stark abgeflacht, der Halsteil des Körpers verengt

sich etwas bis zum Anfang des Darmrohres, wird dann bis zur

Körpermitte am breitesten und verjüngt sich nach hinten; das

Hinterende ist stumpf abgerundet.

Die Cuticula ist glashell und glatt bei den untersuchten

jungen, mit einer sechsblättrigen Mundrosette und einer kleinen,

kugligen Mundblase ausgestatteten Larven; hierauf häutet sich

die Larve, indem die Larveuhaut nach Bildung von zahlreichen,

querverlaufenden Falten von der inneren, bleibenden Hautschicht

sich trennt, zerreißt und abgestreift wird; solche Larvenhüllen

trifft man oft im Aneurysma. Bei dieser Häutung erhält die

ältere Larve, deren Hinterende stärker abgestumpft ist, Mund

becher, Wimpernkranz mit Lippenfrausen, geringelte Haut,

äußere und innere Genitalorgane; daneben können sich auch

unreife‚ ungeschlechtliche Aderwürmer befinden. Manche Larven

sterben im Aneurysma ab, was auch bei den Larven des Scler.

edentat. vorkommt (cf. pathol.-anat. Veränder. und Kasuistik).

Der vordere Rand der Mundkapsel, welcher eine vor

springende Leiste bildet, ist ringsum mit kleinsten Zähnchen

besetzt, welche wie eine Trepankrone bei Drehbewegungen des

Mundbechers (vermittelst der an sechs Leisten inserierten

Muskeln) Blutgerinnsel abschneiden können. In der Tiefe des

Mundbechers sitzen in der Dorsalwand zwei hügelähnliche Zahn

gebilde, von welchen aus ein Kanal nach dem vorderen Mund

becherrande zieht. Auf die Mundkapsel folgt der Ösophagus,

welcher nach hinten zu etwas anschwillt. Das hintere Schlund

ende ist in den breiteren, das Coelom fast ganz ausfüllenden

Vorderdarm eingesenkt; derselbe enthält dunkelbraune Nahrungs

ballen und verschmälert sich nach hinten, um in einen kurzen,

engen Enddarm überzugehen, welcher durch den in einer Ein

ziehung der Cuticula seitlich gelegenen Anna ausmündet. In

den Seitenlinien sind die zwei dünnen, hellen, nach vorn ver

laufenden Wassergefäße zu erkennen.

Die ältere männliche, mit Mundbecher, Lippenfransen und

Ringelhaut versehene Larve kann die Bursa mit den Rippen

nebst den zwei Spicula enthalten, während die weibliche Larve

die am Übergang des zweiten in das hintere Leibesdrittel be

findliche Vulva, die kurze Scheide, die beiden, nach vorn und

l) Sticker, Deutsche tierärztl. Wochenschr. 1901, S. 336.

’) Derselbe, Arch. f. w. u. pr. Tierheilkd.‚ 1901, Bd. 27, S. 211.
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hinten verlaufenden Uteri samt Eiröhren als Geschlechtsorgane

zu besitzen pflegt.

Die von der abgestreiften Haut befreiten Larven werden

bis in die Darmarterienästchen getrieben, woselbst sie in hasel

nußgroßen cystoiden Knoten zu geschlechtsreifen Sklerostomen

heranwachsen können.

Die aus Dickdarmcysted untersuchten Exeinplare des Scler.

bident. cystic. waren 11—20 mm lang, 11/4—2 mm dick und in

der Entwicklung zumeist weiter vorgeschritten, sie besitzen die

ebenfalls bei jüngeren Larven erkennbare feinste, der Skelett

muskulatur vergleichbare Querstreifung, welche schon bei

schwacher Vergrößerung zu sehen ist; der Mundbecher mit

Wimpernkranz und zwei Zahnbuckeln, sowie die Geschlechts

organe bei männlichen und weiblichen Würmern sind mehr oder

weniger vollständig entwickelt. Übrigens kommen in solchen

Cysten auch ungetichlechtlitihe Larven mit glatter Cuticula und

ohne Zahnbuckel vor. Die männlichen Larven enthielten weder

Spermatozoen noch den Hodenschlauch, und den weiblichen

Larven fehlten die Eikeime.

Die oben Ierwäbnten verschiedenen Ansichten über die

Wanderungen der Sklerostemenlarvien können alle ihre Richtig

keit haben; man wird dabei meines Erachtens nicht zu sehr

schematisieren dürfen, sondern zugeben müssen, daß die Skle

restomenlarven kraft ihres anatomischen Baues mit ihren zum

Bohren und Schneiden vorteilhaft ausgerüsteten Mundwerkzeugen

(chitinige, trepankrenenähnlich gezähnelte Mundkapsel, Pharyn

gealzähne usw.) selbständig (aktiv) zu wandern vermögen. Am

häufigsten vollzieht sich die Einwanderung der Embryonen in

die Körperorgane offenbar derart, daß, wie schon Olt1) in über

zeugender Weise ausführte, die mikroskopisch kleinen Jugend

stadien nach Aufnahme mit Grünfutter oder Wasser in die

Darmvvand‘des Pferdes eindringen; dabei gelangen sie leicht

in die zahlreichen, oberflächlich gelegenen Blut- oder Lymph

gefäße und können sodann, wie andere Parasiten, passiv im

ganzen Körper verteilt werden; ein Hauptdepot der jüngsten

Sklerostomenstadieu stellt aber sicherlich die Leber vor, da

dieses Organ‘ nicht selten mit unzähligen, stecknadelkopfkleinen,

graugelben, nekrotisch-käsigen bis kalkigen, im Zentrum die

Larve enthaltenden Knötchen und mit wurmförmigen, feinsten,

subkapsulären Bohrgängen durchsetzt ist, Veränderungen,

welche für‘ das Organ und den Wirt oftmals verhängnisvoll

Werden sollen. Valentin'-’) hat zudem den Streng. armatus {in

der Pfortader nachgewiesen. Andere Embryonen werden, was

aber nicht so häufig ist, nach dem rechten Herzen und in die

Endarterien der Lungen getrieben, so daß auch dieses Organ

eine beliebte Ablagerungsüätte der Wurmembryonen bildet, und

selbst die Lymphdrüsen der Leber und Lungen sah ich wieder

holt von solchen Wurmknötchen massenhaft übersäet. Geraten die

mikroskopisch kleinen Entwicklungsstadien aus den Lungen usw.

in den großen Blutkreislauf, so werden sie in die Gekrösarterien

oder‘ direkt bis in die Darmwand oder in die verschiedensten

Körperergane, in die Nieren, unter ‘das Bauchfell (Larve des

Scler. edentat.) angeschwemmt, da sie nach meiner Beobachtung

zumeist in der Nähe der Gefäße liegen, um sich daselbst weiter

 

_ ') Olt, Die Wanderungen des Strongylus armatus und Folgen

seines Schmarotzertums. Deutsche tierärztl. Wochenschr.‚ 1900,

Nr. 43, 44, 45.

’) Bollinger, Die Kolik der Pferde und das l‘l'urmaneurysma

d_cr Eingeweidearterien, S. 19.

 

 

zu entwickeln. Namentlich die schon größeren, gehäuteten

Larven sind aber vermöge ihrer Mundbewatfnung auch aktiver

Wanderung befähigt, gelangen dabei zunächst in die Bauch

höhle und deren Organe bzw. von außen her in die Blutgefäße,

um sich daselbst oder in submukösen Dickdarmcysten oder in

Blutcysten unter dem Wandblatt des Periteneums (Larve des

Scler. edentat.) zu entwickeln.

Alle diese Wanderungen sind aber als ein Ausfluß enorm

zahlreicher, verirrter Larveninvasienen ins Auge zu fassen, da

die meisten in den Organen (Leber, Lunge, Nieren, Gehirn usw.)

zugrunde gehen; dabei schädigen sie gleichzeitig die letzteren

vermittelst ihres mechanischen Reizes vielseitig, und zwar vor

wegs die Leber durch Veranlassung hypertrophischer Leber

cirrhose und Ikterus, durch Erzeugung sog. Schweinsberger

Krankheit, und können sogar den Tod bei Pferden im Ge

folge haben.

Viele dieser verirrten Larven sterben auch in den Blut

gefäßen oder in den Dickdarmcysten oder auch, wie ich bei den

Larven des Scler. edentat. beobachtete, in den subpleuralen

Blutlachen ab und kehren niemals in den Darm zurück. Die

relativ kleine Zahl der zu Geschlechtstieren heranwachsenden

Larven steht somit in umgekehrtem Verhältnis zu den unzähligen

geschlechtsreifen Sklerostomen im Dickdarm des Pferdes, was

darauf hinweist, daß dieser bisher angenommene, äußerst kom

plizierte Entwicklungsgang nicht der gewöhnliche und alleinige

ist, und daß die Larven sich in der Submucosa direkt

encystieren und entwickeln können, bzw. daß noch vielmehr die

mit der Geschlechtsanlage versehenen, in den Körper aufge

nommenen Larven sich im Pferdedarm selbst zu Geschlechts

tieren zu entwickeln vermögen, da sie dort die zur Erlangung

der definitiven Mundkapsel mit Chitinzälmen und der Geschlechts

reife erforderlichen Häutungen in kurzer Zeit durchmachen

können; bei letzterem Entwicklungsgang lassen sich vier Stadien,

Embryo, Rhabditisform, Larve, geschlechtsreifes Sklerostom

unterscheiden; dabei machen die Würmer mehrere Häutungen

durch und mit jeder Häutung ist eine Metamorphose verbunden.

Das Eindringen der Jugendstadien der Sklerostomen in die

zarten Gefäße der Damwand und ihre weiten Wanderungen

im Pferdekörper überhaupt ist an sich nicht befremdend, da

beispielsweise für die Jugendstadien des Schistesoma hämatobium

neben der Infektion durch Genuß des mit Larven verunreinigten

Wassers eine Übertragung ohne Zwischenwirt (Amphipoden,

Ephemerenlarven) durch Eindringen der Miracidien in die Haut

des Menschen angenommen wird‘) und das direkte Eintreten

der Jugeudstadien des Ancylestoma duodenale sogar durch die

Haarbälge der verletzten oder unverletzten menschlichen Haut

ist durch Leeß") nachgewiesen. Anders läßt sich das massenhafte

Vorkommen der geschlechtsreifen Sklerostomen nicht erklären,

da aus jedem Sklerostomenei nur eine Larve und aus jeder

Larve im günstigsten Fall nur ein gesehlechtsreifes Sklerostom

entsteht, während in Ansehung des komplizierten Generations

wechsele aus einer Flimmerlarve des Leberegels sich bis

1000 Radien bilden können, wodurch für die Erhaltung der Art

gesorgt ist.

Seit mehreren Jahren sind mir bei den zahlreichen, in den

verschiedenen Amtsbezirken des Großherzogtums Baden vor

 

1) Braun, Tierische Parasiten, 1903, S. 172.

’) Braun, Tierische Parasiten, 1903‚ S. 293‚
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genommenen Pferdesektionen und bei den Untersuchungen einer

Reihe von seiten meines Kollegen, des Schlachthofverwalters

Tierarztes Metz hierselbst, dem tierhygienischen Institut zu

gesandter, lehrreicher Präparate bei Pferden die mächtig großen

Lebern mit chronischer interstitieller Hepatitis aufgefallen; die

betreffenden Pferde waren natürlich immer, oft aber mit be

trächtlichen Wurmaneurysmen und zahlreichen Sklerostomen im

Dickdarm behaftet; bei genauer Untersuchung fanden sich im

ganzen Leberparenchym, besonders aber unter der Glissonschen

Kapsel überaus zahlreiche, kleinste, kaum sichtbare, i-punkt- bis

stecknadelkopfgroße, gleichalterige Knötchen und feinste, wurm

förmig gewundene Bohrgänge, wie solche auch in Kaninchenlebern

nach Cysticerceninvasion oder in Schweinelebern nach Invasion

jüngster Tenuicollen gelegentlich getroffen werden; die emholi

scheu Knötchen und Bohrgänge waren bald rötlich frisch, bald

nekrotisch gelblich, bald gelbgrün käsig, bald völlig verkalkt

und sind durch Sklerostomenembryonen erzeugt, während der

Regel nach die größeren kalkig-fibrösen Knötchen durch andere

Parasiten (Echinococcen usw.) verursacht werden. Diese Lebern

waren um das Zwei- bis Vierfache vergrößert, hart, schwer

schneidbar, muskatbraun bis hellgelb und blutarm; auf der außer

dem durch gelbliche bis grünliche, gallige Verfärbung gefleckten

Schnittfläche waren die Acini durch breite interstitielle Binde

gewebsziige getrennt, die Leberzellen atrophisch, die Zentral

venen oft erweitert; sie fanden sich daher zufolge der durch

die bohrenden Würmer und die Knötchenbildung angefachten

Reizungen im Zustand einer mächtigen hypertrophischen Leber

cirrhose, das Gewicht betrug 20 bis 30 Pfund und darüber.

Während des Lebendzustandes zeigten die Pferde die Er

scheinungen der Schweinsberger Krankheit, wie zuriickgehaltenen

oder diarrhöischen Kotabsatz, starke Abmagerung, geringgradige

Gelbsucht, eingenommenes Sensorium, dummkollerähnliches Ver

halten, schwankenden Gang, mittelhochgradiges Fieber.

Sclerostomum edentatum Looß 1900 (zahnloser

Palissadenwurm); Strongylus armatus Rud. part. 1803;

Palissadenwurrn Goeze 1782. Der geschlechtsreife männliche

Wurm ist 23—26 mm lang, 1,5 mm dick, das Weibchen 33 bis

36 mm lang, 2 mm dick.

Das Vorderende ist durch eine Einschniirung knopfartig

abgesetzt. Mundöß‘nung von zahlreichen chitinigen Lippen

fransen umgeben. Mundkapsel becherförmig mit einer auf dem

Querschnitt dreieckigen Dorsalrinne; keine Pharyngealzähne.

Ösophagus am Hinterende birnf‘örmig. Porus excretorius nahe

dem Mundkapselrand.

Die Vulva liegt 10 mm vor dem Schwanzende, welches

beim Weibchen stumpf zugespitzt und am After eingezogen ist.

Bursa breiter als lang, Stamm der Hinterrippen teilt sich

in zwei Äste, deren medialer nochmals gespalten ist; Mittel

rippen kurz, die Vorderrippen doppelt.

Sclerostomum edentatum kommt beim Pferde auf der

Schleimhaut des Grimmdarmes vor und wurde verirrt im

Hoden‘), in der Scheidenhaut des Bodens"), zwischen Bauch

haut und Bauchmuskeln"), in der Bauchhöhle, unter der Bauch

l) Pütz, Berlin. Tierärztl. Wochenschr., 1892 und Olt, Deutsche

tier'ärztl. Wochenschr., 1900, S. 390.

") Baird, Magaz. of. natur. history. Vol. VIII. S. 502.

3) Zitrn, Die Schmarotzer auf und in dem Körper unserer

Haustiere. Weimar 1882.

 

 

serosa‘), in der Leber, in den Nieren‘-’), in der Lunge, im

Gehirn (Abildgard, Albrecht“), van Heill1‘), Bihan) und

im Pankreas nachgewiesen.

Über den Entwicklungsgang der Larven des Sclerostomum

edentatum ist bisher nichts näheres bekannt. Der von mir er

hobene Befund der Larven des Sclerostomum edentatum als

Hauptursache der unten beschriebenen Sclerostomiasis hat daher

in mehrfacher Hinsicht besondere Bedeutung; die von mir in

purpurroten Blutflecken unter dem Bauchfell des Pferdes ge

fundenen und untersuchten Larven des Sclerostomum edentatum

sind im allgemeinen ähnlich wie die zweizähnigen gebaut, ab

gesehen davon, daß auch die gehäuteten Exemplare in der

Mundkapsel keine Pharyngealzähne enthalten; dieselben besitzen

eine Länge von 22—25—28 mm und eine Dicke von 2 mm;

sie stammen aus der Subserosa des Peritoneum parietale von

Pferden und waren daselbst in einem größeren, blauroten Blut

gerinnsel oder in einer bindegewebigen, mit grützeartiger De

tritusmasse gefüllten Cyste aufgerollt oder znsammengeknäuelt;

eine Öffnung befindet sich in der darüberhinziehenden Serosa

nicht, dagegen liegen die Wurmlarven regelmäßig in der Nähe

eines Blntgefäßes, was darauf hinweist, daß die jungen Larven

mit dem Blutkreislauf in das subperitoneale Fettgewebe ge

langten. Diese Larven des Sclerostomum edentatum habe ich

im Sommer (Monat Juli) wie im Herbst (Monat Oktober) unter

dem Peritoneum parietale der Pferde nachgewiesen.

Die Larven sind verschieden gefärbt, sie sehen schmutzig

gelbweiß bis blutigrötlich aus, je nachdem sie sich weniger oder

stärker mit Blut vollgesaugt haben. Das vordere Körperende

hebt sich kugelförmig vom Hals ab und ist am Mundende flach

abgerundet, fast abgestntzt; hinter dem Mundbecher ist der

Halsteil bis zum Beginn des Darmes ein wenig eingeschnürt,

dann am vorderen Darmabschnitt am dicksten, um sich nach

dem Hinterende hin, welches stumpf abgerundet ist, zu ver

jüngen. Die Cuticula ist glashell, durchsichtig, zart entwickelt;

sie ist durch gröbere Querfalten, welche schon bei bloßem Auge

sichtbar sind, regenwnrmähnlich geringelt, was lediglich bei

dieser in verschiedenen Häutungsstadien befindlichen Larvenart

so deutlich hervortritt; deshalb ist diese regenwurmähnliche,

makroskopisch schon sichtbare Querringelnng der Larve des

Sclerostomum edentatum, abgesehen von der verschiedenen Größe

charakteristisch gegenüber derjenigen des Sclerostomum biden

tatum. An den subperitonealen Wohnsitzen der Larven trifl't

man daher gelegentlich abgestreifte Larvenhäute, zuweilen auch

abgestorbene Larven. Außer dieser gröberen Querringelung be

sitzt die Larve eine feinste, lebhaft an die Hautrillen der

menschlichen Handfläche erinnernde Querstreifung, welche

mikroskopisch bei schwacher Vergrößerung zu erkennen ist.

Die in den Seitenlinien gelegenen, nach vorn ziehenden, exkre

torischen Wassergefäße sind feine, glashelle Röhrchen.

Der Mundrand besitzt einen Wimpernkranz mit zahlreichen

Lippenfransen; am vorderen Kapselrand des Mundes befindet sich

eine vorspringende Querleiste, auf welcher sehr zahlreiche feinste

Zähnchen ringsherum sitzen; auch dahinter liegen deutliche

l) Kitt, Lehrbuch der pathologischen Anatomie, 3. Aufl., 1905,

I. Bd., S. 681.

2) Lustig, Deutsche Zeitschr. f. Tiermedizin, 1875.

-") Albrecht, Magaz.‚ 1872, S. 177 (cf. Dieckerhofl, Spez.

Pathol., 1888, I. Bd., S. 523).

‘) van Heil], Tierarzt, 1873, S. 88.

**
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Leisten. In der Tiefe des Mundbechers, welcher relativ kurz

ist, liegen oft rötliche Blutgerinnsel: dagegen konnten daselbst

zahnartige Gebilde auch nach Behandlung der gehäuteten Larven

mit Kalilauge nicht nachgewiesen werden. Der Ösophagus ist

kurz, schwillt nach hinten etwas an und senkt sich in das sack

artig weite, dunkelbraune klumpige Ballen von Blut usw. ent

haltende Darmrohr ein, welches sich durch das geräumige Coelom

hinzieht und nach hinten zu schmäler wird, um im Schwanzteil

stmnpfabgerundet zu endigen. Der After liegt seitlich vor letzterem

in einer trichterförmigen Einstülpung der Cuticula. Die Geschlechts

organe sind in der ersten Entwicklung in Form von röhrigen

Organen erkennbar.

Neben den geschlechtlich difi‘erenzierten Exemplaren liegen

auch noch ungehäutete, glatte, mit Mundrosette und Mundblase

versehene, ungeschlechtliche Larven des Scler. edentat., welche,

wie somit bewiesen, in Blutlachen unter dem Wandblatt des

Peritoneum sich nach analoger Art encystieren und entwickeln

können, wie die Larve des Scler.bidentat. unter der Dickdarm

mucosa. Zur Erlangung der definitiven Geschlechtsreife wandern

die Larven des Scler. edent. sodann offenbar nach dem Dickdarm.

Sclerostomum. quadridentatum Sticker 1901 (vier

zäbniger Palissadenwurm): Strongylus neglectus Poeppel 1897;

Strongylus armatus Rnd. part. 1803; Strongylus equinus Müller

1780. Der geschlechtsreife männliche Wurm ist 33 —‚35 mm

lang, 1,25 mm dick, das Weibchen 45 mm lang, ‘2,25 mm dick.

Vorderende abgeflacht, runde Mundöfl'nung mit zahlreichen

Lip;ienfransen, am Grunde der rundlichen Dorsalrinne sitzen

vier ohrenförmige Zähne. Ösophagus am Hinterende nur wenig

verdickt. Die zwei Seitengefäße vereinigen sich in der Mitte

des Ösophagus und münden am vorderen Mundkapselrand aus.

Bursa breiter als lang; aus einem Stamm gabelu sich die Hinter-

rippen in zwei Äste, deren medialer nochmals geteilt ist; die

hinteren äußeren Rippen deutlich getrennt, dann folgen jeder

seits zwei Mittelrippen und zwei Vorderrippen.

Vulva 14 mm vor dem Schwanzende, welches stumpf zu;

gespitzt und am After eingezogen ist.

Der vierzähnige Palissadenwurm parasitiert beim Pferde

auf der Schleimhaut des Grimmdarmes, während näheres über

das Vorkommen der Larven des Scler. quadridentat. nicht

bekannt ist, v _

Pathogenese. Die 75 Morgen umfassende Fohlenweide

mit gemischtem {Lehmboden wird mit Thomasmehl und Kainit

gedüngt, 5 während der Fohlenmist zurDüngnng von frisch an

gebautem.Ackerland verwendet wird; trotzdem kamen natur

gemäß durch die Fohlen fortwährend Verunreinigungen der

Weide, mit Bferdemist vor und bekanntlich kann durch ein ein

ziges Pferd mit Sklerostomen eine ganze Weide infiziert werden.

An den’ tiefer gelegenen Stellen ist das Weidegelände feucht

bzw. mehr oder’ weniger sumpfig. Der zur Weide gehörige

Brunnen ist ‚mit Pumpvorrichtung versehen, vermittelst deren

das \Vasser_von dem etwa 10 m entfernten und tiefer gelegenen

Zysternenbrunnen hieraufgeschafft wird. Da dieser caf12 m

tiefe Brunnen zwar ausgemauert, aber nicht wasserdicht

zementiert ist, so können sich der aus dem Fundament hervor

sprudelnden Brunnenquelle anderweitige Smnpf- und Regenwässer

von sumpfigen Weideplätzen her heimischen, woselbst die Wurm

b_rutydi_e für ihre Entwicklung günstigen Verhältnisse findet.

Im Darmkanal der xPferde kommen häufig eine Reihe von

tierischen Parasiten vor, von welchen bei den an Wurm

 
erkrankungen (Sclerostomiasis) verendeten und sezierten Fohlen

Ascaris megalocephala, Sclerostomum bidentatum, Scler. eden

tatum bzw. deren Larven, Strongylus tetracanthus (in geringer

Anzahl) und Taenia plicata festgestellt worden sind. Die nach

her zu beschreibende Wurmkrankheit wurde durch die Larven

formen des Scler. bidentatum und besonders des Scler. edentatum

(beide früher dem Strongylus armatus zugerechnet) hervor

gerufen. Die geschlechtsreifen Würmer kommen auf der Schleim

haut des Coecurns und Colons beim Pferde vor.

Scler. bidentatum ist der kleinere Parasit, dessen Männchen,

wie teilweise schon oben erwähnt wurde, 14——16‚ dessen Weibchen

23—24 mm lang wird. Die reifen Eier gelangen mit dem Kot

auf die Weide, woselbst sich die Embryonen schon nach drei

bis vier Tagen zur Rhabditisform entwickeln, welche nachher

in feuchtem Boden und Wasser mehrere Monate leben und sich

nach 15—20 Tagen häuten; die gehäuteten Formen sind außer

ordentlich widerstandsfähig. Mit Gras oder Wasser werden die

mit Geschlechtsanlage versehenen Larven von Pferden auf

genommen und gelangen in die Gekrösarterien. Der im Auen

rysma aus der Larve hervorgehende Wurm (Scler. bidentatum

aneurysmaticum, Aderwurm) häutet sich und ‘erhält Geschlechts

organe. Nach Sprengung der Larvenhaut werden die Würmer

oder schon die Embryonen durch den Blutstrom bis in die

äußersten Gekrösarterienäste nach der Damwand zu geworfen,

woselbst sie sich in bohnen- bis haselnußgroßen, cystoiden

Knoten zu Geschlechtstieren (Scler. bidentatum cysticum) ent

wickeln, oder sie dringen vom Darm her unter die Mucosa.

Durch eine Schleimhautöii'nungv wandert der Wurm sodann in

das Darmlumen, um sich nach dem Festsaugen zu begatten,

worauf die Entwicklung von neuem beginnt, oder sie entwickeln

sich im Darme selbst.

Scler. edentatum ist größer als das vorige: Männchen 23

bis 26 mm lang, Weibchen 33 bis 36 mm lang. Während in

allen Arterienaneurysmen des Pferdes nach Sticker nur Scler.

bidentatum vorkommt, parasitierten bei dieser Fohlenseuche die

Larven des Scler. edentatum in subperitonealen Blutbahnen und

verursachten im Verein mit Scler. bidentatum aneurysmaticum

bzw. allein die unten beschriebene seuchenhafte Sclerostomiasis.

Wenn in einem Aneurysma die Thrombose in kurzer Zeit

eine vollständige wird, oder falls Stücke der bloß partialen vom

Blutkreislauf fortgerissen und in die Endverzweigungen der

Darmarterien hineingetrieben werden, so stellt sich teilweise

Untätigkeit des Darmrohres und Anhäufung von Kotmassen,

Fäkalstase und‘Kolik ein, indem die Zirkulationsverhältnisse des

Darmes infolge arterieller Anä‚mie nicht mehr ausreichen, das

betr. Gefäßgebiet hinreichend zu ernähren und den erhöhten An

sprüchen zu genügen; 90—94 Prozent aller Pferde besitzen

bekanntlich solche Wurmaneurysmen, welche zur thrombotisch

embolischen Kolik Anlaß geben können. Das Aneurysma

disponiert demnach infolge der embolisch-thrombotischen Obturm

tion der Darmarterien jedes Pferd zur Kolik; die Disposition

wird durch die Behinderung der Blutzufuhr in den Darm und

die Ernährungsstörung bedingt. Außer der erwähnten voll

ständigen Verstopfung der vorderen (jekrösarterie, welche selten

ist, kann sich der Thrombus bis in die Äste der Darmarterien

ausdehnen, oder es können abgebröckelte Thrombusstücke

(Emboli) in Darmarterien getrieben werden. Kann sich dann‘

im betroffenen Gefäßbezirk'} ein genügender Kollateralkreislauf

nicht bilden, so entsteht in der Darmwand und dem betroffenen
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Gekrösbezirk arterielle Anämie, venöse Rückstaunng, serös

blutiger Erguß (hämorrhagische Infarcierung), Nekrose, und

sekundär Berstung der Gefalßwände und innere Blutungen,

Lähmung des Darmes, Fakalstase, Gärungen, Gasbildungen, Ent

zündungen, Achsendrehungen. Invaginationen, Rupturen; jedoch

nicht immer, denn die Dünndarmarterien teilen sich nahe am

Darm in zwei Äste, welche mit dem nächsten vorderen oder

hinteren Ast anastomisieren, und von diesen Gefäßbögen

(Arkaden) gehen gerade Äste in den Darm. Zufolge dieser

Anastomosen kann der Blutzufiuß vom nächsten G-efäßast her

erfolgen, falls auch oberhalb der Teilungsstelle sich eine Embolie

bildet. In das Stromgebiet der Art. mesent. ant. kann ferner

zufolge von Anastomosen aus der Art. coeliaca wie aus der Art.

mesent. post. bzw. in das Stromgebiet der einzelnen Äste der

Art. mesent. ant. oder post. aus den benachbarten Ästen Blut

gelangen, falls die besagten Arterien verstopft sind und deshalb

in denselben der Blutdruck herabgesetzt ist. Außerdem bilden

die aus den Gefäßbogen wie aus den Stämmen abgehenden

Darmzweige wie auch die schon in der Darmwand und im

Mesenterium verlaufenden Arterien zahlreiche Anastomosen.

Die Folgen der Obliteration werden daher vorwiegend von

der'Gefaßgröße und von der Möglichkeit der Anastomosen ab

hängen.‚ Vollständiger Verschluß des Stammes der Art. mesent.

ant. oder post., der Art. ileocoecocolica, die Verlegung der beiden

Grimmdarmarterien oder mehrerer Dünndarmarterien bedingt

gemeinhin irreparable Zirkulationsstörungen.

Einige Larven des Scler. bident. sind regelmäßig im Auen

rysma, durchschnittlich jedoch in einem Aneurysma nur neun,

zuweilen auch Hunderte. Die Kolik ist die häufigste innere

Pferdekrankheit; unter 100 innerlich kranken Pferden finden

sich 12 15 Kolikpatientenl); von 100 verendeten Pferden sind

40 Proz. an Kolik eingegangen. ‚Bollinger erklärt 50 Proz.

aller tödlichen Koliken für embolische und jede schnell und

unerklärlich auftretende Kolik für thrombotisch-embolisoh, und

der von Ziirn, (Schmarotzer, 1882, S. 259) , aufgestellte Lehr

satz, daß die meisten Koliken der Pferde indirekt durch Larven

des Scler. bideu_t veranlaßt werden, verdient alle Beachtungj

jedenfalls steht ein Teil der vielen unerklärlichen Krampfkoliken

mit Wurmaneurysmen und deren Folgen in litiologischem Konnex;

dabei besitzt das Wurmaneurysma die Bedeutung der Causa

morbi, die Erkältung diejenige des Casus morbi.

Die Schädigungen der Larven des Scler. bident. sind aber

noch mannigfaltigere, da in zahlreichen Organen (Lunge, Leber,

Nieren, Gehirn, Schenkel-, Becken-, Achsel- und Samenstrang

arterien sowie in Herzgefäßen, cf. Kasuistik) die verschieden

gradigsten und verschiedengeartete Prozesse~ durch verirrte

Larven entstehen, welche bisher keinesfalls genügende Würdi

gung fanden und eine Reihe anderen Krankheiten zugezählter

Veränderungen werden hierher gehören, namentlich außer den

schon eingangs genannten auch epizootisch vorgekomrhene, auf

Erkältungen zurückgefiihrte Koliken. Fraglos wird die Ge

brauchs-, Arbeits- und Leistungsilthigkeit sowie der Nähr- und

Gesundheitszustand solcher mit beträchtlichen Aneurysmen be

hafteten Pferde mehr als angenommen herabgemindert. Scler.

bident. cysticnm veranlaßt ferner in der Dickdarmschleirnhaut

Ulcerationen: mit ihren Folgen.

 

' I) Zusammengestellt nach den Jahreaberichten von Ellen—

berger und Schiitz 1896—1905.

 

Da jedoch in den beschriebenen Fällen von Sclerostomiasis

weniger Kolikerscheinungen, als vielmehr die Bauchfellentzüu

dungen prävalierten, so spielen offenbar die Larven des Scler.

edentatum bei der Entstehung dieser Sklerostomenseuche die

Hauptrolle: denn die erkrankten Fohlen zeigten vorwiegend

peritom'tische Erscheinungen, wie Stöhnen, Vermeiden starker

Bewegungen, Schweißausbruch, leichtgradige Unruheerschei

nungen, öfteres Niederlegen, Umsehen nach dem Hinterleib,

hochgradiges Fieber, beschleunigten, kleinen, harten bis unfiihl

baren Puls, große Herzschwäche, Hinterleib druckempfindlich,

Sclnnerzoft lokalisiert (talergroße, subperiteonale, scharlachrote

Blutaust’1‘itte), Somnolenz, große Hinfälligkeit.

Diese ungleich heftigem Wirkung der Larven des Scler.

edent. erhellt aus dem Umstand, daß bei Pferden die Nerven

endigungen des Peritoneums und des Darmes überaus empfindlich

gegen nachteilige Einflüsse sind, und zufolge dieser Super

sensibilität Bauchfellentziindung durch den heftigen Wurmreiz

leicht entsteht, ganz abgesehen davon, daß eben, wie oben er

örtert, die tödliche Kolik durch Aderwiirmer allein nicht so oft

herbeigeführt wird.

Die Larven des Scler. edentat. schädigen ihre Wirte durch

mechanische Reizungen wie Bauchfellentziindung, durch Blut

entziehung und Beunruhigung‘ (schwere Antimie und Kachexie),

durch Erzeugung fieberhafter Krankheit, besonders bei beträcht

licher Anzahl; sie können infolge Durchbruchs nach der Bauch

höhle Blutungen oder durch Bauchfellentziindung den Tod des

Wirts allein herbeiführen; die pathogene Bedeutung ist indessen

namentlich vom lokalen Sitz abhängig und von der anatomisch

ph‚vsiologischen Wichtigkeit des befallenen Organes, weshalb die

Larven des Scler. edentat. die Nervenenden des Peritoneums in

tensiv reizen und veranlassen dadurch und auf reflektorischem

Wege auch heftige Schmerzen. Überdies können die Parasiten,

besonders Nematoden und Cestoden, nach Dr. von Linstow‘)

durch Sezernieren giftiger Stoffwechselprodukte schaden, welche

auf Nervenzentren und das Blut durch Zerstörung der Ery

throcyten und Reduktion des Hämoglobins toxisch einwirken.

Die Allgemeinwirkung erklärt sich daher teils aus der Resorption

spezifischer Toxine, teils aus der Resorption von Zersetzungs

produkten der zerstörten Gewebsteile, indem die Larven durch

ihre Wanderungen in den befallenen Organen hämorrhagisch

nekrotisierende Bohrgänge hervorrufen und zu dauernden Qnäl

geistern ihrer Wirte werden. (Schluß folgt.)

Referate.

Zur Pathogenese und Übertragbarkeit ‘des latenten‘

Rotzes. '

Von Prof. Dr. A. Bonomo, Direktor des pathologisch-anat. lnstitnts

der Universität Padua.

(Verlag von P. Prospei‘ini, Padna 1905.j

Die vorliegende Broschüre enthälteine bedeutsain'e experi

mentelle Arbeit, in. der zu den offenen Fragen der Lehre vom

Rotz auf Grund der Ergebnisse streng wissenschaftlicher

Forschungsinethoden von neuem Stellung genominen wird. Seit

‘den ‘beiden. Veröffentlichungen,’ welche ihre Entstehung im

 

1) Dr. von Linstow, Die durch tierische Parasiten erzeugten

toxischen Stoffe. Achter internationaler tierärztlicher Kongreß in

Budapest 190:’).
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Jahre 1898 der bekannten Polemik zwischen Nocard und

Schütz verdankten, verzeichnet die Literatur auf diesem Ge

biete eine ziemliche Ebbe. Diese Erscheinung erklärt sich

einerseits durch die verhältnismäßig großen Kosten und durch

die mühseligen, sich über lange Zeiträume erstreckenden Arbeiten,

die zur Förderung greifbarer Resultate notwendig sind. Sodann

ist auch das Experimentieren mit den lebensgefährlichen Rotz

produkten und insbesondere mit lebenden Rotzbazillen nicht

jedermanns Sache. Um so mehr müssen wir unserer Bewunderung

und Anerkennung Ausdruck geben über die große Zahl von

Aufgaben, welche es dem Verfasser und seinen beiden Assistenten

Gagnetto und Ravenna gelang, unter so schwierigen Verhält

nissen mit den heutigen Hilfsmitteln einer befriedigenden Lösung

zuzuführen. Auch verdient der dankenswerte Entschluß der

Oberleitung des öffentlichen Gesundheitswesens der Stadt Padua,

welche den Verfasser mit Untersuchung der Frage, festzustellen,

„ob und auf welche Weise der latente Rotz sich unter» den

Pferden verbreite“, beauftragte und ihm dazu die Geldmittel

zur Verfügung stellte, lobend und als nachahmungswertes Beispiel

erwähnt zu werden.

Die in dem Werke dargelegten exakten pathologisch-histo

logischen und bakteriologischen Detailstudien und die vielfach

originellen Methoden der Untersuchung würden eine wörtliche

Übertragung des Textes rechtfertigen. Doch gestattet der zu

Gebote stehende Raum nur die Wiedergabe der generellen Ge

sichtspunkte, von denen die Arbeiten ausgehen und die Andeutung

der Ziele, die sich der Verfasser gestellt hat. Das von der

genannten städtischen Sanitätsbehörde formulierte Thema setzte

den Verfasser in den Stand, nachstehende wichtige Punkte ins

Bereich seiner Studien zu ziehen: Ansteckungswege des Rotz

virus und die biologischen Bedingungen, welche die Wanderung

desselben von der Eintrittspforte ins Innere des Organismus

beherrschen. Das Verhalten des gedachten Virus in gewissen

Säften (Blut, verschiedene Drüsensekrete) und Geweben. Die

Entstehung einiger Rotzlokalisationen, besonders in den Lungen

und Lymphdrüsen, welche die anatomische Grundlage des

latenten Rotzes bilden. Die Entscheidung, ob bestimmte Läsionen

primär entstehen oder nicht. Der‘ Wert der Mallein- und

Agglutinationsprobe. Die Heilbarkeit des spontanen Rotzes

durch wiederholte Malleineinspritzungen.

Um sich bei diesen Untersuchungen so gut als möglich

gegen Irrtümer zu schützen, mußte Verfasser Versuchstiere

haben, von denen strikte der Nachweis geführt werden konnte,

daß sie mit latentem Rotz behaftet waren. Er strebte deshalb

danach, diese Rotzform beim Pferd künstlich zu erzeugen. Der

Versuch gelang glänzend mit Hilfe der Infektion auf dem

Digestionswege. Dabei bot sich der doppelte Vorteil, die

biologischen Bedingungen zu erkennen, unter denen die Krankheit

entstehen kann und ganz sicher zu sein, mit Pferden zu experi

mentieren, die auf Mallein nur reagieren, weil sie rotzig gemacht

worden sind. Es wurde auch gleichzeitig beobachtet, ob es

Pferde gibt, die reagieren, ohne rotzig zu sein und ob andrerseits

Pferde, die nach mehreren Malleinproben die Reaktion nicht mehr

zeigen, als geheilt betrachtet werden können. Diese letztere

Ansicht ist ja bekanntlich durch eine im Jahre 1902 vom Acker

bauministerium Großbritanniens ernannte Kommission auf Grund

von umfangreichen Versuchen an Pferden aufgestellt worden.

Auch Nocard hat sich später zugunsten der Spontanheilung

des Rotzes ausgesprochen.
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Verfasser hält jedoch nach seinen Resultaten die bisher zur

Unterstützung dieser Annahme erbrachten Beweise nicht für

stichhaltig, denn es können Täuschungen über die rotzige Natur

gewisser Läsionen untergelaufen sein, da bei ihrer Untersuchung

nicht alle Hilfsmittel von der englischen Kommission erschöpft

wurden.

Zu den zwischen Nocard und Schütz hervorgetretenen

Meinungsverschiedenheiteu, die sich auf die Art der Entstehung

des Lungenrotzes beim Pferd infolge der Ingestion rotzigen

Materials erstrecken, stellt sich Verfasser auf seiten von

Schütz.

Bekannt ist, daß in der Außenwelt die Virulenz des Rotz

bazillus schnell abnimmt. Es fehlen jedoch sichere Erfahrungen

darüber, wie sich diese Eigenschaft in Berührung des Bazillus

mit einigen Sekreten verhält. Es gelang dem Verfasser, fest

zustellen, daß virulente Rotzbazillen, die im Urin von kranken

oder gesunden Pferden suspendiert waren, auf Nährsubstrate

übertragen, nicht mehr auwuchsen. Ein ähnlicher abschwächender

Einfluß auf vdie Virulenz mußte auf Grund der Versuche den

Verdauungssäften zugeschrieben werden. Daher kommt es, daß

die nach der Infektion auf dem Verdauungswege im Magen- und

Darmkanal auftretenden Rotzläsionen verhältnismäßig gering

gradig oder auch flüchtigen Daseins sind. Nach einiger Zeit

können alle Spuren des Virus an dieser Eintrittspforte wieder

verwischt sein. Dagegen pflegen sich mittlerweile sekundär

auf hämatogenem Wege die typischen Knötchen in den Lungen

ausgebildet zu haben. Es ist mithin nicht Wunder zu nehmen,

daß bei der Sektion so häufig Lungenrotz festgestellt wird,

während es nicht gelingt, am Darmkanal und seinen Drüsen

spezifische Läsionen nachzuweisen. Letztere können aber auch

wegen ihrer Geringfügigkeit oder versteckten Natur dem Unter

sucher entgehen. Verfasser macht auf die besondere Schwierig

keit dieses Nachweises wiederholt aufmerksam, dessen Ergebnis

nur als stichhaltig gelten könne, wenn dasselbe mit größter

Gründlichkeit und unter Anwendung aller wissenschaftlichen

Hilfsmittel erlangt sei.

Der Bericht über die eigenen Versuche wird in fünf Kapitel

eingeteilt. Im ersten Kapitel wird die experimentelle Er

zeugung des latenten Rotz bei drei Pferden beschrieben.

Kapitel 2 enthält die Studien über die Veränderungen, welche

nach kurzer Einwirkung des Rotzvirus in den gastro-intestinalen

Wegen entstehen. Kap. 3 erklärt die Entwicklung des latenten

Rotz nach der Infektion durch Magen- und Darmkanal. Bei den

Arbeiten zu Kap. 2 und 3 wurde Verf. von seinem Assistenten

Dr. E. Ravenna unterstützt, der die Einzeluntersuchungen in

einem besonderen Aufsatz (Slll comportamento del virus morvoso

nel tubo gastro-enterico. Atti del R. Istituto Veneto di Scienze,

Lettere ed Arti, Tomo LXI‘7 parte 2“ Venezia 1905) veröfl‘ei1t

licht hat. Kap. 4 handelt von der Erkennung und Kap. 5 von

der Übertragbarkeit des latenten Rotzes. An den Untersuchungen

über die Ausscheidung des Rotzvirus durch die Nieren hat sich

der Assistent Dr. G. Gagnetto beteiligt (vgl. dessen Arbeit:

Sul comportamento del virus morvoso nelle urina e sulla elimi

nazione attraverso i reni. Atti del R. Istituto Veneto -—

Ottobre 1905).

Am Schlusse der gesamten Darlegungen werden 23 Leib

sätze formuliert, die wegen ihres umfassenden Tenors hier leider

nicht wiedergegeben werden können. Peter.
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Lassen sich aus dem praktischen Hufbeschlage

Schlüsse ziehen auf die Art der Hui’bewegungen am

lebenden Pferde?

- Von Professor Dr. M. Lungwitz-Dresden.

(Deutsche 'l‘ierärztliche Wochenschrift 1906, Nr. 47.)

Die von zahlreichen Autoren nach den verschiedensten

Methoden ausgeführten Untersuchungen über den Hufmechanismus

haben zu folgenden Resultaten geführt:

1. Die meisten Autoren stimmen darin überein, daß der

gesunde Huf sich bei der Belastung, und zwar im Moment des

stärksten Durchtretens der Giiedmaße, in seinem vorderen Teil

an der Kronenpartie etwas verengert, in seinem hinteren Teil

aber sowohl an der Krone als auch am Tragerande, an letzterem

weniger stark, erweitert, und daß sich die Hufsohle (Hornsohle,

Eckstreben und Strahl) senkt. Bei der Entlastung geht der

Huf wieder in seine frühere Form zurück. Die Bewegungs

veriinderungen sind geringe; sie betragen an manchen Stellen

noch nicht einmal 1 mm und übersteigen an Stellen stärkster

Veränderung im Schritt selten 2 mm.

2. Dieser Ansicht steht eine andere gegenüber, nach

welcher sich der gesunde Huf bei der Belastung in seinem

hinteren Teile am Kronenrande zwar auch erweitert, am Trage

rande aber verengert und mit seiner Fußsohle sich hebt.

3. Die meisten zur Erforschung des Hufmechanismus aus

geführten Experimente im allgemeinen und die Mehrzahl der an

lebenden Pferden vorgenommenen im besonderen haben zu dem

unter l erwähnten Resultat geführt.

4. Als das zuverlässigste Untersuchungsmittel ist bis jetzt

der elektrische Strom anzusehen gewesen. Sämtliche Forscher,

welche mit Hilfe desselben experimentiert haben, fanden über

einstimmend die unter l erwähnten Bewegungsarten, vor allem

Erweiterung des belasteten Hufes am Kronen- wie am Trag

rande in der hinteren Hälfte.

Prof. L. führt nun weitere Beweise für die Richtigkeit der

unter 1 angeführten Resultate aus dem praktischen Huf

beschlage an.

Das geschlossene Hufeisen wird zur Besserung und Heilung

der verschiedensten Hufkrankheiten empfohlen, weil man mit

demselben mehr Tragpunkte gewinnt, und weil es entlastend auf

die Hornwand wirkt. Es wirkt ferner stoßbreohend, erhält ge

sunde Hufe weit und erweitert verengerte Hufe. Vermöge

seiner größeren Tragefläche ermöglicht es die Freilegung

schmerzhafter Wandbezirke. Käme es bei der Belastung eines

gesunden Hufes zur Hebung des Strahles, so würde die günstige

Wirkung des geschlossenen Eisens illusorisch sein. Bekanntlich

muß der Steg des geschlossenen Eisens nur lose dem Strahls

anliegen. Würde sich der Strahl bei Belastung des Hufes

heben, so brauchte man nicht soviel Vorsicht in der Lageanordnung

des Eisensteges zu beobachten. Bei doppelseitiger Hufknorpel

verknöcherung und Fußrollenentziindung wird durch den Steg

druck Schmerz ausgelöst. Das kann seinen Grund nur in der

bei der Belastung erfolgenden Senkung und Pressung des Strahles

nach unten, also gegen den Eisensteg haben. Wird der Trag

rand eines Eisens sehr breit gehalten, so daß die Sohle wesentlich

mit tragen muß, so kommt es zu Sohlenquetschungen. Das läßt

sich nur damit erklären, daß sich die Sohle bei der Belastung

senkt. Der große Nutzen der Ledersohle und der Hufpolster

läßt sich nur!’ dadurch erklären, daß am belasteten Schenkel

Hornsohle. Eckstreben und Strahl sich etwas senken und auf

 

diese Weise den Gegendruck der Unterlage sich herbeiholen,

so daß durch die Gewinnung vieler Tragepunkte die Wand Ent

lastung und Schonung ertährt.

Bringt man die Ledersohle mit einem offenen Hufeisen in

Verbindung, und begeht dabei der Schmied den Fehler, das Ver

nieten recht nahe am Ledersohlenrande auszuführen, so reißt

das Leder zuweilen schon beim erstmaligen Auftritt mit dem

beschlagenen Hufe aus, auch dort, wo der Huf am Tragerande

in der Trachtengegend nicht weiter ist als am Kronenrande.

Dieses unliebsame Vorkommnis ist nur mit Hilfe der Hufsohlem

senkung zu erklären, welche zur Anspannung der Ledersohle

Veranlassung gibt. Auch die Tatsache, daß eine Ledersohle,

welche einige Zeit unter dem offenen Eisen am Hufe gelegen

hat, nach unten hervorgewölbt ist, spricht für die Senkung der

Sohle. Ferner beobachtet man zuweilen beim Beschlage mit

Ledersohlen, wenn man nach der Befestigung des Hufeisens

mittelst der ersten beiden Nägel das Pferd zum Zwecke der

Anrichtung der Eisenkappen niedertreten läßt, daß der der Huf

sohle aufgestrichene Teer seitlich am Hufe über dem Eisen

herausgepreßt wird. Auch dies spricht für eine Senkung der

Sohle bei der Belastung. Wäre es Tatsache, daß sich der Huf

bei der Belastung am Tragerande in der Trachtengegend ver

engert und die Hornsohle usw. sich hebt, so könnte diese Art

des Hufmechanismus recht gut dadurch unterstützt werden, daß

man der Tragefläche der Schenkelenden eine Neigung nach

einwärts gäbe. Die Pferde vertragen aber eine derartige fehler

hafte Tragefläche bekanntlich nicht; sie werden lahm, weil durch

solche Hufeisen die naturgemäße Trageranderweiterung gehemmt

und die Trachtenwand abnorm nach innen gedrängt wird. Alle

diese Tatsachen sprechen für eine Erweiterung des belasteten

gesunden Hufes in seinem hinteren Abschnitte am Kronen- und

am Tragerande und für die Senkung der Hufsohle, so daß man

gut handelt, wenn man mit Rücksicht darauf den Beschlag

ausführt. Schließlich widerlegt L. noch die kürzlich von

Walther verfochtene Le chnersche Rotationstheorie, da Walther

nur Behauptungen, aber keine Beweise bringt. Rdr.

Wocheniibersicht über die medizinische Literatur.

Von Dr. P. ließ-Charlottenburg,

Königlicher Kreistierarzt.

Münchener illediainische Wochenschrift Nr. 50.

Über Ersatz von Flugern durch Zehcutransplsntatlon (Daktylo

plastik); von Kraft-Wien. — Verfasser teilt aus der v. Eisels

bergschen Klinik die Überpflanzung der gleichseitigen zweiten

Zehe mit, durch welche eine Fingerverstiimmelung ausgeglichen

werden konnte. Die Operationstechnik ist eine sehr difflzile.

Dmlsrhe Medminische Wochenschrift Nr. 50.

Wertbestimmung des Illlzhramiserums; von Ascoli. Wie A. in

der Zeitschr. f. Hygiene, Bd. LV, Heft 1, mitteilt, eignen sich

in erster Linie zur Wertbestimmung des Milzbrandserums Meer

schweinchen. Die zur Immunisierung nötigen Serummengen sind

je nach der Virulenz des bei der Prüfung verwendeten Stammes

verschieden, deshalb ist bei der Wertbestimmung ein Stamm

von bekannter und konstanter Virulenz notwendig.

Injektlou und lntoxlkstlon bei Reiz; von Nicolle. In dem Brit.

med. Journ. Nr. 2396 teilt Verfasser mit, daß das Serum

immunisierter Tiere eine agglutiuierende und koagulierende

Eigenschaft hat, die dem Serum infizierter Tiere fehlt.

Intestlnale Illlzbrsudlnfektlun; von Fick. In der Berliner Medi

zinischen Gesellschaft teilt Herr Neumann die Krankheits
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geschichte eines Falles mit. Die Infektion hatte ihren Ursprung in

einem kleinen Herde am Halse. Die Infektion selbst hat sich der

Verstorbene durch das Tragen eines Sackes zugezogen, welcher

mit Kuhschwänzen gefüllt war, in welchen später Milzbrand

bazillen nachgewiesen wurden.

Deutsche Medizinal-Zeitung Nr. 96.

Sehschwäche durch Schwefelkohlenstotfverglftung; von Crzel

litzer (Berliner ophthalmologische Gesellschaft). Patient war

Arbeiter in einer Gummiwarenfabrik und erkrankte unter folgen

den Symptomen: Die Bulbi waren unbeweglich, die Pupillen

weit und. starr; im Fundus war eine Neuritis mit engen Arterien

sichtbar bei konzentrischer Einengung des Gesichtskreises. In

20 Tagen war Patient, welcher 60 g Jodkali erhalten hatte,

hergestellt. Nagel bezweifelt die Diagnose Schwefelwasserstofl‘

vergiftung, da in altem Gummi, von dem (Ärzellitzer spricht,

kein Schwefelwasserstoff mehr enthalten sei.

Dieselbe Zcilung Nr. 97.

Zur Behandlung der Bllnddarrnentzilndunß; von Oberstabsarzt

Dr. Brach. Wie Brach in der Wien. med. Wochenschr. 39,

‘ 1906 mitteilt, empfiehlt sich Radikaloperation noch vor Sonnen

untergang, selbstredend, wenn die Erkrankung nicht länger als

höchstens 48 Stunden dauert. Da am dritten Tage bereits

durch ausgebreitete entzündliche Erscheinungen des Bauchfells

die Chancen der Operation ungünstiger sind, eine abwertende

Behandlung und zwar: a) möglichst geringe oder fast keine

Nahrungszufuhr, b) Eisblase auf den Bauch. Bei Schmerzen

Stuhlzäpfchen von Morphium und Cocain. Einpinselungen der

Bauchwaudungen mit Jodvasogen oder Jodtinktur. Gegen Er

brechen Eispillen mit Morphium und behufs Ruhigstellung des

Darmes zeitweise Opium mit Vorsicht und nach Bedarf. Wenn

das Fieber geschwunden ist, werden resorbierende Dunst

umschläge mit nichtfiltrierter essigsaurer Tonerde von Vorteil

sein. Zum Schluß gibt Verfasser noch drei Operationen an,

welche besonderes Interesse bieten.

Dieselbe Zeitung Nr‘. 98.

Neue Gesichtspunkte bei der Behandlung der Gicht; von

Prof. Dr. Kionka-Jena. —— Bei Gicht findet sich" stets mehr

Harnsäure als im normalen Blut, welche die Neigung hat, sich

an bestimmten Stellen im Körper abzuscheiden. Auch finden

sich große Mengen Glykokoll im Körper. Man kann also als

Ursache für die Entstehung der Gicht ansprechen: 1. Eine

Funktionsstörung der Leber, bestehend in einer Beschränkung

der Tätigkeit des harnstoffbildenden Ferments, 2. Störung der

H‘arnsäureausscheidung durch die Niere. Die Behandlung hat

in Verminderung der Harnsäure im Organismus durch Er

leichterung der Ausscheidung zu bestehen. Dies geschieht

durch Lithium, alkalische Mineralwässer, I’iperazin, Lysidin.

Die Produktion der Harnsäure ist zu bekämpfen durch Ver

hütung von Stauungsprozessen in der Leber, durch Beschränkung

der Fleischernährung und durch milde Abfuhrkuren. Die

Cholagoa, wie Benzoe-, China- und Salizylsäure, dienen zum

Abbau des Glykokolls.

Über Acokanthera Schimperi als Mittel bei Herzkrankheiten;

v. L. Lewin. — In der Berl. med. Ges., in der Sitzung vom

28. November 1906, sprach Lewin über diesen Gegenstand.

Stadelmann hat auf‘ Anregung von Lewin Untersuchungen

mit diesem Mittel angestellt und hat zuerst mit Erfolg ein

Infusdekokt von 0,5»150,0 angewandt. Er ist jetzt zu der

 

Dosis gekommen 1,0„—160,0 und reicht davon zweistündlich

einen Eßlöti‘el. Er kommt zu dem Schluß, daß Acokanthera

ein wichtiges Ersatzmittel für Digitalis und Digalen ist. Es

hat vor Digalen den Vorzug, daß durch langes Liegen sein

Gehalt an wirksamer Substanz nicht geschädigt wird.

Tagcsgesohichtc.

Nachruf.

Am 14. Januar verstarb zu Clausthal nach längerem Leiden

der königl. Kreistierarzt a. D. Dr. Theodor Appenrodt. Er

war im Jahre 1829 in Neustadt a. Hohenstein geboren, erwarb

sich die Approbation als Tierarzt an der damaligen Tierarznei

schule in Hannover und praktizierte danach in Urbach a. H.‚

später in Gr‚-Laiferde und Feine. Im Jahre 1859 wurde er

zum Bergtierarzt in (‘lausthal ernannt; in demselben Jahre

wurde er in Gießen auf Grund einer Dissertation über den

Milzbrand des Rindes zum Dr. med. vet. promoviert. 1873

wurde Dr. Appenrodt zum Kreistierarzt in (‘lausthal ernannt.

Als solcher hat: er bis zum Jahre 1904 gewirkt und. dabei stets

die beschwerliche Praxis im Oberharz ausgeübt. Der Ver

storbene erfreute sich infolge seines ehrenhaften Charakters und

seines liebenswürdigen Wesens einer ausgedehnten Wertschätzung

nicht allein bei seinen Kollegen, sondern auch bei allen, mit

denen er in Beziehungen kam. Lange Zeit war er stell

vertretender Vorsitzender des Land- und forstwirtschaftlichen

Vereins im Oberharz und Vorsitzender der Clausthaler Herd

buchgenossenschaft; seinen Anregungen und Arbeiten sind zum

großen Teile die Erfolge in der Harzrindviehzucht zu danken.

Ferner verwaltete Dr. Appenrodt mit großer Gewissenhaftigkeit

und Eifer über 25 Jahre die meteorologische Station in Claus

thal. Das Fortschreiten der tierärztlichen Wissenschaft und

die tierärztlichen Bestrebungen verfolgte er mit großem Interesse

bis zu seinem Tode. Bei seinem 50jährigen Berufsjubiläum

wurde ihm in Anerkennung seiner Verdienste der Rote Adler

Orden IV. Klasse verliehen; bei seinem einige Jahre später er

folgten Übertritt in den Ruhestand wurde er durch den Kronen

Orden III. Klasse ausgezeichnet.

Der Verstorbene war uns Tierärzten ein leuchtendes Vor

bild, und vielen von uns ein lieber Freund, dem wir ein dauerndes

Gedenken bewahren werden.

Der Vorstand des Tierärztlichen Generalvereins für die Provinz

Hannover.

I. A.: Dr. Heine, Schriftführer.

Im Januar 1907.

Protokoll über dle 35. ordentliche Generalverssmmlung des Tlerärztllchen

Vereins der Provinz Westfalen.

Die Versammlung fand am 29. Juli v. J. in Hamm i.W.‚ und

zwar, wie bisher, in den Räumen des Schlitzenhofes statt. Nach

Ausweis der Präsenzliste nahmen folgende Kollegen teil: l. Nutt

Brakel, 2. Johow-Minden, 3. Lück-Hamm, 4. Volmer-Hattingen,

5. Rösler-Lllbbecke, 6. Dr. Stenzel-Schötmar, 7. Gladen

Euer, 8. Langenkarnp-Recklinghausen, 9. Horstmann-Bottrop,

10. Schaich-Mengede, 11. Ostermann-Herford, 12. Wilkens

Warendorf, 13. Diedrichsdliünster i. W., 14. Kuhr-Minden,

15. Altfeld-Bochum, lö.Nierhoff-Castrop, 17. Wolfram-Bochum,

18. Linnenbrink-Ölde, 19.Braun-Sprenge, 20.PilImann-Hcrne‚

21. Feldhuß-Herten, 22. Tigges-Dorsten, 23. Lange-Nebeim,

24. Tast-Greven, 25. Krücken-Münster, 26. Kasselmann-Beckum,

27. Dr. Birthen-Lage, 28. Dr. Loweg-Ahlen, 29. Pötting

Paderborn, 30. Sepmeyer-Fürstenberg, 31. Niemer-Geseke,
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32. Von nahme-Beverungen, 33. Wulfhorst- Gütersloh, 34. Flindt

Wiedenbrück, 35. B a l d ew ein - Bielefeld, 36. Mild e n b e rg- Dort

mund, 37. Wiso cki-Lippstadt, Wulf- Ölde, 39. Schmidts

Brackel bei Dortmund.

Ferner waren als Gäste anwesend: der Schwiegersohn des

Kollegen Wu l fhorst, Herr Pfarrer Blackert-Kassel, und der

Kollege B e r e n d e s - Brakel. Entschuldigt hatten sich : 1. Hin ri eh s en

Münster i. W.. 2. Seiberth -Langendreer, 3. Voßhage -Meschede,

4. Becker-Warburg und 5. Claus e n-Hagen i. W. Begrüßungs

telegramme sandten Dr. Steinbach -Trier und Banniza-Dülmen.

Kurz nach 11 Uhr eröffnete der Vorsitzende, Kollege Nutt

Brakel, die Versammlung, indem er die erschienenen Kollegen

herzlichst begrüßte und willkommen hieß.

In Abänderung der Tagesordnung wurde zunächst über Punkt?

derselben verhandelt, da das Ehrenmitglied Kollege Wulfhorst

Gütersloh°— nach einer inzwischen eingetroffenen Mitteilung —

erst mit einem späteren Zuge kommen konnte. Gleichzeitig wies

der Vorsitzende darauf hin, daß in dem vorjährigen Protokoll die

Ernennung Wulfhorsts zum Ehrenmitgliede irrtümlicherweise nicht

erwähnt worden sei. Es wurde daher beschlossen, dem Protokoll

über die vorjilhrige Versammlung folgenden Zusatz zu geben, der

hinter der Besprechung des Punktes 2 der damaligen Tagesordnung,

am Schlusse des Abschnittes d: „Neuwahl des Vorstandes“ cin

geschaltet werden soll:

„Im Anschluß hieran wurde auf Grund eines Antrages der ein

stimmige, durch Abgabe verdeckter Stimmzettel herbeigeführte Be

schluß gefaßt, Herrn Kollegen Wulfhorst zum Ehrenmitgliede zu

ernennen.“

Es folgte alsdann die Aufnahme neuer Mitglieder. Gemeldet

hatten sich die Herren: l. Dr. Plate-Kierspe, 2. Timmroth-Unna,

3. Tigges-Dorsten, 4. Lange-Neheim, ö. Dr. Henze-Linden (Ruhr),

6. Müller-Herbede (Ruhr), 7. Mildenberg-Dortmund und 8. Tast

Greven. Alle 8 Kollegen wurden nach vorschriftsmäßiger Abstim

mung als Mitglieder des Vereins aufgenommen. Im Laufe des ver

flossenen Jahres hat der Verein zwei Kollegen, und zwar die Herren

Gallus-Dortmund nach vierjähriger und Herdering-Paderborn

nach “jähriger Mitgliedschaft durch den Tod verloren. Zum An

denken dieser leider so früh aus dem Leben geschiedenen Kollegen

erhoben sich die Anwesenden von ihren Sitzen. Ansgeschieden

aus dem Verein sind infolge Versetzung die Kollegen Hoffmann

Bocholt und Dr. J ohann-Beckum; wegen andauernder Kränklich

keit zeigte ferner der Kollege Voß-Unna seinen Austritt aus dem

Verein an; ein Kollege wurde wegen Weigerung der Beitragszahlung

in der Mitgliederliste gestrichen; die Gesamtzahl der Mitglieder be

trägt demnach 99.

Nach dem nunmehr von dem Schatzmeister Volmer-Hattingen

(Ruhr) erstatteten Kassenbericht betrug die Einnahme bis zum

28. Juli 1906 655,82 M., die Ausgabe 279,46 M., mithin der zeitige

Kassenbestand 376,36 M.

Die Prüfung der Rechnung und ihrer Belege seitens der Rech

nungsprüfer Sepmeyer und Langenkamp gab zu Ausstellungen

keinen Anlaß, weshalb dem Schatzmeister von der Versammlung

die beantragte Entlastung erteilt wurde.

Der 3. Punkt der Tagesordnung, Beschlußfassung

über die Zahlung der entstandenen Druckkosten einer

Eingabe der Fleischbeschau-Tierärzte des Regierungs

bezirke Münster i. W.‚ in Höhe von 40M, wurde ohne Debatte

dahin erledigt, diese Kosten auf die Vereinskasse zu übernehmen.

Zum Punkt 4 der Tagesordnung: „Gewährung einer

alljährlich in der Gcneralvcrsammlung festzusetzenden

Unterstützung an die Hinterbliebenen verstorbener Mit

glieder; im Falle der Annahme, Erhöhung der Mitglieder

beiträge“, referierte Volmer-Hattingen (Ruhr) etwa wie folgt:

„Seit Jahren schon habe ich die Beobachtung gemacht, daß

vielfach ältere Kollegen unter dem Vorwande der Kränklichkeit

oder des hohen Alters aus unserm Verein austreten. Aber auch

viele jüngere Kollegen bleiben dem Provinzialverein recht häufig

noch fern, weil ihnen die Anregung zum Eintritt in unsern Verein

fehlt und ihnen noch nicht zum Bewußtsein gekommen ist, daß nur

durch einen festen Zusammensehluß unsere Wünsche mit Nachdruck

 
vertreten werden können. Andere Kollegen meiden den Verein

infolge persönlicher Differenzen mit benachbarten Kollegen, was

besonders zu bedauern ist; denn persönliche Angelegenheiten mit

der Zugehörigkeit zu einem tierärztlichen Verein in Beziehung zu

bringen, ist eines Mannes unseres Standes unwürdig.

Daß ältere Kollegen sich absondern, in dem Glauben, überflüssig

zu sein, wie dieses aus den Zeilen zahlreicher im Laufe der Jahre

erhaltenen Zuschriften unzweideutig zu verstehen war, ist sehr zu

beklagen. Diese Herren sollten daran denken, daß sie die festen

Stützen und Säulen des Vereins und das Vorbild der jüngeren

Generation sind; sie den tierärztlichen Vereinen zu erhalten und

bei besonderen Anlässen zu ehren, bleibt stets eine der vornehmsten

Aufgaben der Berufsvereine. Trotzdem lehrt die Erfahrung, daß

leider diese älteren Herren leicht geneigt sind, sich von dem Vereins

leben zurückzuziehen. So kommt es denn, daß von den 155 zurzeit

in Westfalen ansässigen Tierärzten mehr als 55 Kollegen unserm

Verein noch fernstehen. Die geistige Nahrung allein, welche den

Mitgliedern in Form von lehrreichen Vorträgen und wissenschaft

lichen Beratungen geboten wird, sowie die gemeinsame Wahrung

unserer Standcsinteressen reichen anscheinend nicht mehr aus, die

Bcrufsgenossen zusammenzuhalten. Es muß ein neues Bindemittel

geschaffen werden und zwar in Gestalt materieller Vorteile, indem

den Hinterbliebenen verstorbener Mitglieder eine alljährlich fest

zusctzende Unterstützung gewährt wird. Daß ein Bedürfnis hierfür

vorhanden ist, bedarf keiner weiteren Frage. Ich erinnere nur an

die zahlreichen im Laufe der Jahre in der Fachpresse bekannt ge

gebenen Aufrufe zur Sammlung eines Scherfleins für bedürftige

Kollegen-Witwen, an deren Beisteuer sich verschiedentlich sogar

Viehversicherungs-Gesellschaften beteiligten. Bis zum Zustande

kommen der schon vielfach angeregten Wohlfahrtseinrichtung für

den ganzen tierärztlichcn Stand möge unser Verein sich vor

der Hand damit begnügen, ohne Gründung einer besonderen Unter

stützungskasse, den 'Hinterbliebenen verstorbener Mitglieder in

jedem Falle eine Unterstützung aus der Vereinskasse zu gewähren,

deren Summe bis auf weiteres 150 Mark betragen soll, welche aber

im Falle ganz besonderer Hilfsbedürftigkcit nach dem Ermessen des

Vorstandes entsprechend erhöht werden kann. Erheben wir heute

meinen Antrag zum Beschluß, so können wir gewiß sein, ein edles

Werk geschaffen zu haben, welches uns den Dank unserer Mit

glieder und deren Familien einbringt, welches aber auch andererseits

zur Hebung des Vereinsinteresses beiträgt und für die Entwiekiung

des Vereins von weittragender Bedeutung ist.“

Die sich hieran anschließende Diskussion war recht lebhaft;

die Meinungen waren aber sehr geteilt. Hauptsächlich wurde die

Frage erörtert, ob es zweckmäßig sei, neben dem „allgemeinen

Unterstützungsverein für Tierärzte“, dessen Vorteile allseitig an

erkannt wurden, gewissermaßen noch lokale Unterstützungsvereine

zu schaffen. Eine Einigung konnte nicht erzielt werden, weshalb

bei der Kürze der noch zur Verfügung stehenden Zeit, um einen

übereilten Beschluß zu vermeiden, der Antrag Flindt angenommen

wurde, nach welchem Kollege Volmer seinen Antrag schriftlich

formuliert dem Vorstande einreichen soll, um ihn in der nächsten

Generalversammlung nochmals zu beraten.

Der Vereinsvorsitzende Nutt brachte sodann einen Aufruf des

Vorstandes des „Unterstützungsvereins für Tierärzte“ zur Verlesung

und forderte die Mitglieder nachdrücklichst zum Eintritt in diesen

Verein auf; infolgedessen erklärte eine größere Zahl von Kollegen

ihren Beitritt.

In Erledigung des fünften Punktes der Tagesordnung:

„Bericht über die zehnte Plenarversammlung des Deutschen Veterinär

rats in Breslau“, gedachte der Vorsitzende Nutt in hohem Maße

rühmend des ganzen Verlaufs der Tagung des Vcterinärrats. Als

ganz besonders „vornehm“ schilderte dann Herr Nutt die Ver

anstaltungen, die der Verein Schlesischer Tierärzte getroffen hatte

und versicherte, daß jedem Teilnehmer die Tage in Breslau un

vergeßlich bleiben würden. Zum Schluß verwies Kollege Nutt

auf den gedruckten Bericht über die Plenarversammlung (der in

zwischen in der B. T. W. erschienen ist). Von den den Vereinen

zugestellten Exemplaren kann, soweit der Vorrat reicht, auf Wunsch

den Mitgliedern je ein Exemplar übersandt werden.
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Zum Punkt sechs wurde beschlossen. die nächste Versamm

lung wieder in Hamm i. W. und zwar möglichst im Juli abzuhalten.

Bezüglich der Erneuerung des Vertrages mit der Unfall- und

Haftpflichtversicherungsgesellschaft „Winterthur“ wurde dem Vor

stand anheimgestellt, sich mit der Gesellschaft zu verständigen und

möglichst günstige Bedingungen zu erreichen. Der Vorsitzende

übernahm es, in dieser Angelegenheit die Verhandlungen zu führen.

(Der alte Vertrag ist inzwischen auf zwei Jahre verlängert

worden; es wäre zu wünschen, wenn recht viele Kollegen sich die

bedeutenden Vorteile durch baldigen Beitritt sichern wollten.)

Bei der Besprechung des Punktes 7 der Tagesordnung:

„Mitteilungen aus der Praxis‘ wurde das Gebahren eines Kollegen

der öffentlichen Besprechung unterzogen und als wenig „kollegialisch“

bezeichnet. Es handelte sich um die Preise bei Impfungen gegen

Rotlauf und die Art der Reklame bei dieser Tätigkeit. Nach dem

Grnndsatze „audiatur et altera pars“ wurde beschlossen, dem be

treffenden Kollegen Gelegenheit zu geben, sich zu erklären und

ihn zu hören. Auch die Fleischbeschau wurde bezüglich einiger

Punkte zum Gegenstand der Verhandlung gemacht. Namentlich

waren es Wilkens-Warendorf und Volmer-Hattingen, welche sich

an der Besprechung beteiligten. Im wesentlichen handelte es sich

um‘ die Frage, oh das in manchen Gegenden übliche Ausschlachten

der Schweine ohne völlige Spaltung der Wirbelsäule zu gestatten sei.

‘Da der ä 27 der Ausführungsbestimmungen zum Fleischbeschau

gesetze diese Spaltung vor der Untersuchung ausdrücklich vorschreibt,

empfahl Volmer stets bestimmungsgemäß zu verfahren, schon aus

dem Grunde, um keinen Präzedenzfall zu schaficn.

Erst zum Schlusse der Verhandlungen kam der Vorsitzende

zur Erledigung des Punktes 1 der Tagesordnung: „Überreichung

eines Festgeschenkes an das Ehrenmitglied Herrn Wulfhorst

Gütersloh anläßlich seines 50jährigen Jubiläums als Tierarzt“.

Der Jubilar, Herr prakt. Tierarzt Wulfhorst-Gütersloh war

inzwischen mit Gattin und Tochter und mit seinem Schwiegersohne,

Herrn Pfarrer Blackert, erschienen.

Der Vorsitzende wies darauf hin, daß \Vulfhorst, der noch

zu den wenigen Gründern des Vereins gehöre, als eine Zierde des

Standes einer besonderen Ehrung würdig sei, und daß der Vorstand

Wert darauf gelegt habe, diese auch einem praktischen 'I‘ierarzte

zu bereiten.

Übergehend auf den Werdegang \Vulfhorsts betonte er, daß

Wu.lfhorst gemeinschaftlich mit Dieckerhoff die Alma mater

besucht habe, daß hieraus eine Freundschaft fürs Leben geworden,

und daß jeder der beiden Männer als echte Westfalen Zierdcn ihres

Standes geworden seien. Seine Vaterstadt habe den tüchtigen Mit

bürger von Anfang an ins städtische Kolleg berufen, und noch heute

sei er Ratsherr. Sein biederes, schlichtes Wesen und sein Interesse

am Verein, dessen Sitzungen er fast immer bciwohnte, haben ihm

die Verehrung seiner Kollegen gesichert. Als äußeres Zeichen der

selben überreiche der Verein die Bowle mit dem Wunsche, daß der

Jubilar sie noch recht lange benutzen möge. Herr \Vulfhorst

dankte herzlich; er wäre zu bewegt, sagte er, um des längeren zu

sprechen, doch wünsche er von Herzen dem Verein ein weiteres

gutes Gedeihen.

Gegen 2 Uhr schloß der Vorsitzende die Versammlung. Es

folgte ein Mittagsmahl in dem festlich geschmückten Saale des Kur

hauses unter reger Beteiligung der verehrlichen Damen. Nachdem

die offtiziellen Toasts gehalten waren, erhob sich der als Gast an—

wesende Schwiegersohn des Jubilars, Herr Pfarrer Blackert, um

im Namen seines Schwiegervaters und der Familie desselben für

die Ehrung zu danken, deren Zeuge er soeben gewesen. Redner

schilderte nochmals ausführlich die ("haraktereigenschaften und den

Lebensweg des Jubilars und toastctc zum Schluß auf das Wohl des

Vereins.

Erst spät, nachdem auch die Fidclitas voll zur Geltung ge

kommen war, trennte man sich mit dem Bewußtsein, im Kreise der

Kollegen einen schönen Tag verlebt zu haben.

gez.: H. Nutt, Vorsitzender. gez.: (.‘-. Lück, Schriftführer.

Jahresbericht der Tierärztlichen Gesellschaft zu Berlin für das Jahr I906.

An das Jahr 1906 knüpft sich in der Geschichte unseres Vereins

eine ganz besondere, ehrenvolle Bedeutung. War derselbe doch in

 
der erfreulichen Lage, im Anfange des Jahres auf sein 60jähriges

Bestehen zurückblicken zu können, und dies mit den: Gefühle des

Stolzes und der Befriedigung über seine bisherige kraftvolle Ent

wicklung.

Dieses ehrwürdige Vereinsjubiläum wurde am 18. Januar in

den Festräumen der „Ressource“ unter überaus starker Teilnahme

von Vereinsmitgliedern mit ihren Damen, einer stattlichen Anzahl

von Gästen aus allen Fakultäten und Berufsarten und unter Teil

nahme von Ehrengästen gefeiert. Das Fest begann mit einem

Souper, an welches sich ein Ball nebst humoristischen, Gesangs

und Tanz-Aufführungen anschloß, und nahm, dank den vortrefflichen

Arrangements des Vergnügungs-Komittes unter der bewährten

Leitung des Herrn Direktor Goltz, einen glanzvollen, allseitig

höchst befricdigendm Verlauf. Während der Tafel brachte zui\chst

Herr Direktor Goltz den Kaiser-Toast aus und legte demselben

eine Betrachtung zugrunde über die politischen Verhältnisse

Deutschlands seit dem Jahre 1906 mit ihrem Einfluß auf das Vereins

leben, insbesondere auch auf das tierärztliche Vereinslcben. Darauf

gab der Vorsitzende des Vereins, Herr Professor Dr. Eberlein,

in seiner Festrede in geistvoller und formvollenüeter Weise einen

höchst interessanten Rückblick auf die Geschichte des Vereins seit

dessen Gründung im Jahre 1845 Diesen offiziellen Toasten folgten

noch viele andere Reden ernsten und humoristischen Inhaltes.

Anläßlich seiner Jubiläumsfeier hat der Verein, auf Beschluß

einer dem Feste vorangegangenen außerordentlichen Sitzung vom

11. Januar, Herrn Tierarzt Schmidt-Strausberg, das zurzeit älteste

Mitglied des Vereins, mit Rücksicht auf sein dauerndes reges ln«

teresse für den Verein, sowie folgende Herren mit Rücksicht auf

ihre großen Verdienste um die tierärztliche Wissenschaft bzw. den

tierärztlichen Stand zu Ehrenmitgliedern ernannt: Professor

Dr. Schmaltz-Berlin, Geh. Med.-Rat Professor Dr. Ellenberger

Dresden, (ich. Ober-Reg.-Rat Dr. Lydtin-Baden-Baden, Hofrat

Professor Dr. Bayer-Wien und Professor Dr. Guillebau-Bern

Die Zahl der Mitglieder betrug bei Beginn des Jubiläumsjahres 122,

und zwar zählte der Verein 6 Ehren-, 2 korrespondierende und

114 ordentliche Mitglieder. Im Laufe des Jahres schieden aus dem

Verein wegen Verlegung ihres Wohnsitzes aus die Herren: Dr. Kra ut

strunk-Bonn, Dr. Steinbrück—Lehe, Grupe-Malmedy und Pro

fessor Dr. Wolffhügel-Buenos Aires. Herr Professor Wolffh_ügel

wurde bei seinem Austritt mit Rücksicht auf sein früheres reges

Interesse für den Verein und auf seine wissenschaftlichen Leistungen

zum korrespondierenden Mitglied ernannt.

Als Mitglieder aufgenommen wurden die Herren: Veterinärrat

Dr. Arndt, Dr‚'Hollandt, Ließ, Lindenau und Dr. Springe

feldt.

Somit hat der Verein am Ende des Jahres 1906 einen Bestand

mn 12 Ehren-, 3 korrespondierenden und 114 ordentlichen Mitgliedern.

Zur Pflege der Wissenschaft wurden in den acht Vereins

sitzungen folgende, meistens mit Demonstrationen verbundene Vor

träge gehalten, an welche sich in der Regel eine lebhafte Dis

kussion anschloß: „Paraffin-Prothese in der Tierheilkunde“ (Professor

Dr. Eberlein und Dr. Simon); „Über den Nageltritt und seine

Komplikationen“ (Professor Dr. Eberlein); „Über Tuberkulose", mit

Demonstrationen (Bongert); „Mitteilungen aus der Fleischbeschau“

(Bongert); „Beiträge zur marktpolizeilichen Kontrolle (Borch

mann); a) „Die Differential-Diagnose der einzelnen Kolikarten

beim Pferde“ und b‘) „Die Therapie der einzelnen Kolikarten beim

Pferde“ (Nitzschke); „Einfluß des Melkverfahrens auf die Zu

sammensetzung der Milch“ (Dr. Zehl).

Bei der in der Zeit vom a-m~ Juni in Breslau tagenden

X. I’lenarversammlung des Deutschen Veterinärrates war der Verein

durch die Herren Professor Dr. Eberlein, Professor Dr. Ostertag

und Dr. Zehl vertreten.

Ferner war der Verein auf dem „ersten internationalen Kongreß

für Nahrungsmittelhygiene und zweckmäßige Ernährung des

Menschen“, der im Oktober in Paris tagte, durch einen Delegierten,

Herrn Borchmann, vertreten.

Wie in früheren Jahren, bildeten auch in den Versammlungen des

verflossenen Jahres die „Mitteilungen aus der Praxis“ einen

bei den Herren Kollegen sehr beliebten Teil der Tagesordnung; sie
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boten eine willkommene Gelegenheit zur Aussprache und gestalteten

sich höchst anregend und belehrend.

Berlin, 14. Januar 1907.

gez. Dr. Kailmann,

stellvertr. Vorsitzender.

Dr. Goidstein,

Schriftführer.

Brandenburger Verein: Gruppe Schlschthofbotriehsleiter.

In der Herbstversammlung des Tierärztlichen Vereins für die

Provinz Brandenburg vom 18. November 1906 brachte die Gruppe

der Schlachthoftierärzte nachstehende Anträge ein, die einstimmig

zum Beschluß erhoben wurden:

l. Die Bezeichnung „Assistent“ oder „Hilfstierarzt“ für die an

Schlachthöfen beschäftigten Tierärzte sollte in Jahresberichten,

Etats,‘ Stellenausschreibungen u. dgl. vermieden und durch

„Schlachthoftierarzt“ ersetzt werden.

2. Von der Annahme der Stelle eines Schlachthofdirektors, die

eine fast 50000 Einwohner zählende Stadt der Provinz Bran

denburg gegen ein Anfangsgehalt von 3000 Mark und gegen

Dienstvertrag ausschreibt, muß tüchtigen Tierärzten

ernstlich abgeraten werden.

Tierärzillchs Hochschulen.

Stuttgart: Sc. Majestät der König hat den Professoren an

der Tierärztlichen Hochschule, welche bisher offiziell noch die Be

zeichnung „Hauptlehrer“ führten, den Titel „ordentliche Professoren

der Tierärztlichen Hochschule“ und die (der preußischen entsprechende)

l\'. Rangstufe verliehen.

Dresden: Zufolge eines Beschlusses des Kgl. Ministeriums des

lnnem, dem die Tierärztliche Hochschule unterstellt ist, hat jeder

Instituts- bzw. Abteilnngsvorstand der Hochschule, welcher ordent

licher Professor ist, die Berechtigung, sich als Direktor des von

ihm geleiteten Instituts zu bezeichnen.

Genossenschsftilches. '

Eine außerordentlich günstige Geschäftsentwicklung weist die

Wirtschaftsgcnossenschaft Deutscher Tierärzte E. G. m. b. H. in

Posen für das verflossene Vierteljahr auf und ergibt fast das Vier- ‘

fache an Warenumsatz gegenüber dem gleichen Vierteljahr des

 
Vorjahres. Der Stand war folgender:

D ' l dznhl zahl der “'eri der Ausgänge zugeelfüh‘rltg Ilialllffie

_ der WMfCD- für Waren

Mrtglreder ausgitngo

1905 l 1906 1905 1 906

1905 i reoc 1905 1 1908 l\i. . M. M l u.

Oktober. . 224 l 303 45 l 403 1 247,10 ~, 8874,31 49,10 288,31

November 246 305 90 so 1 sor,sa , 7 290,13 78,40| 283,12

Dezember 264 332 112 33 3745,57 l 9682,99 159,80’ 513,70

264 l 332 247 11041| 6 797,52 25 847,43 287,30 ,l 085,13

Marks-Posen.

Maul- und Klauenssuche am i5. Januar.

Die Seuche ist im Regierungsbezirk Stralsund erloschen. Sie

hat jetzt drei Hauptherde: Posen, Rheinprovinz und namentlich das

Reichsland. Im Reg-Bez. Posen sind 7 Gemeinden in 4 Kreisen

betroffen; im Reg-Bez. Köln l, in Trier und Aachen je 2 Gemeinden;

außerdem 2 Gemeinden eines Kreises im Reg-Bez. Erfurt und je

1 Gemeinde im Reg-Bez Breslau und Arnsberg. Das sind zusammen

in Preußen 16 Gemeinden (30 Gehöfte) in 11 Kreisen. Ferner sind

betroffen in Mecklenburg-Sirelitz 1 Gemeinde, in Süddeutschland

diesseits des Rheins 1 oberbayerische und 4 badische Gemeinden

(in 4 Kreisen, davon 3 im Bezirk Freiburg). Im Reichsland ist eine

recht starke Ausbreitung zu verzeichnen; es sind das Unterelsaß

mit 4, Oberelsaß mit 2 und Lothringen mit 3 Kreisen betroffen, in

welchen 82 Seuchengehöfte auf 26 Gemeinden (gegen 22 im

übrigen Deutschland) sich verteilen. Im ganzen sind also betroffen

26 Kreise usw., 48 Gemeinden, 121 Gehöfte.

ilmmerilches Ende.

Zahlreiche ostpreußische Zeitungen haben unter der Spitzmarke

„Von Stufe zu Stufe“ kurz nach Weihnachten berichtet, daß ein

ehemaliger Roßarzt Büttncr immer tiefer heruntergekommen,

 

schließlich eine Art Landstreicher geworden und im Straßengraben

erfroren sei. Da von vielen Seiten der ‚B. T. W.“ diese Berichte

zugeschickt wurden, so haben wir, nachdem drei Wochen ohne weitere

Klarstellung verstrichen waren, diese Nachricht in voriger Nummer

aufgenommen. Jetzt bringen plötzlich dieselben Zeitungen überein

stimmende Berichtigungen. Danach soll der Verstorbene zwar gern

poknliert haben, im übrigen aber ein durchaus braver und wohl

gelittcner Mann und vieigesuchter Tierarzt gewesen, vermutlich

gar nicht erfroren, sondern einem Raubanfall (‘3) erlegen und unter

großer Beteiligung, namentlich unter Vorantritt seines Krieger

vereins, begraben werden sein.

Schließlich wird es sich vielleicht überhaupt nicht um einen

Tierarzt handeln. Wenigstens findet sich der Name des Ver

storbenen seit langen Jahren in keinem tieriirztlichen Personal

verzeichnis.

Erwiderung auf’ die Erklärung von Ludwig Wilhelm Gans auf meinen

Artikel: Die impfung gegen Schweineseuche und Schwelnepest.

In der am 17. Januar dieses Jahres herausgegebenen Nr‘. 3 der

„Berliner Tierärztlichen Wochenschrift“ findet sich auf Seite 47 eine

„Erklärung“ zu dem Artikel: Die Impfung gegen Schweineseuche

und Schwcinepest (Nr.8 der „Fortschritte der Veterinär-Hygiene“

4. Jahrgang), unterzeichnet: Pharmazeutisches Institut Ludwig Wil

helm Gans.

Die „Erklärung“ wird der überwiegenden Mehrzahl der Leser

dieses Blattes auch nur geringes Interesse kaum abgewinnen können.

Eine Erwiderung könnte ich mir somit schenken, wenn Ludwig

Wilhelm Gans in seiner Erklärung nicht die Tatsachen entstellt hätte.

Mein kurzer Artikel gibt jedem klar zu erkennen, daß in erster

Linie die besondere Herstcllungsart der Klett-Braunschcn Sera

und die Bedeutung ihres bivalenten oder DoppehSerums gegen

Schweineseuche und Schweinepest hervorgehoben werden sollte.

Hierbei mußte naturgemäß die Frage auftauchen und Antwort

heischen: Ist bei den vielen vorhandenen Serumpriiparaten ein

neues überhaupt noch nötig? Aus den vorhandenen Veröffent

lichungen, von denen mir besonders die aus den Jahresberichten

der beamteten Tierärzte Preußens als geeignet und maßgebend er

schienen, habc ich versucht — und, wie es nach der Erklärung von

Gans scheint, mit Erfolg —, nachzuweisen, daß ein gutes Schweine—

seuche‘ und Schweinepest-Serum sehr nötig und erwünscht ist. Ich

habe zum Beweise dafür, daß das polyvalente Serum von Oster

tag-Wassermann bei häufig beobachteter Komplikation der

Schweineseuche mit der Schweinepest total versagt, Ostertags

eigene Worte angeführt.

Die Vcrsuchsprotokollc der Herren Professor Dr. Klett und

Stadttierarzt Dr. Braun nicht für ebenso zuverlässig zu halten wie

eigene, habe ich keinen Grund. Wenn Ludwig Wilhelm Gans sie

für eine Empfehlung ansieht, so ist dagegen nichts einzuwenden,

nur als überraschend oder ungewöhnlich wird man sie nicht be

zeichnen können.

Die Darstellung LudwigWilhelm Gans‘ aber, als ob ich die

Kletbßraunschen Sera über den grünen Klee lobte, ist eine

Entstehung der Tatsachen, die den Leser irreführen soll. Ich

habe in meinem Artikel auch nicht mit dem leisesten

Worte mich günstig oder rühmend über die Klett—Braun

schon Sera ausgesprochen.

Wenn der Geschäftsführer der Rheinischen Serum-Gesellschaft

von dem Pharmazeutischen Institut Ludwig Wilhelm Gans Über

lassung von Serum-Präparaten für den Vertrieb begehrte, so ist er

hierbei wohl lediglich der recht verständigen Betrachtung gefolgt,

daß eine Vertricbsanstalt möglichst vielseitigen Ansprüchen ihrer

Abnehmer gerecht zu werden sich mühen muß.

Ludwig Wilhelm Gans schließt aus diesem Begehren, daß

das polyvalente Serum von Ostertag—Wasscrmann bisher Gnade

vor meinen Augen gefunden hätte. Das ist irrig. Ich persönlich

habe niemals viel von Ostertag-Wassormanns polyvalentem

Serum gehalten. Profd.

Berichtigung.

In Nr.51 dieser Zeitschrift, Seite 937, wurde von Herrn Dr. G.

eine Notiz mit. der Überschrift „Bedingt taugliche Wurst“ gebracht,
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worin gesagt wurde, daß von Fleischindustrieilen im Großherzogtum

Oldenburg aus bedingt tauglichem Fieische fabrizierte Würste, mit

einer anhängenden rechtwinkligen Fahne „Bedingt tauglich“ ver

sehen, nach auswärts, besonders in das rheinisch-westfäiische

Industrierevier verkauft würden. Eine ähnliche Notiz erschien

kurz darauf auch in der „Allgemeinen Fleischer-Zeitung“ vom

22. Dezember v. J.

' Da mir ein derartiges Verfahren hiesiger Fleisehwarenfabrikanten

nicht ‚bekannt und mir nicht glaubhaft erschien, ersuchte ich die

Redaktion der „B. T. I'.“ und der „Allg. Fleischer-Zeitung“ um

Auskunft darüber, woher diese Meldung stamme, um evtl. Anhalt

dafür zu erhalten, in welcher Fabrik derartige Ware fabriziert

werden sei. Die „Allg. Fleischer-Zeitung“ teilte mir mit, daß sie

die Notiz aus der „B. T. W.“ entnommen habe. Herr Professor

Dr. Schmaltz antwortete mir, daß er meinem Wunsche nach Mit

teilung des Urhebers der Notiz in Nr. 51 der „B. T. W.“ mit Rück

sicht auf das „Redaktionsgeheimnis“ nicht unmittelbar entsprechen

könne; er habe jedoch den Verfasser ersucht, dies seinerseits zu

tun, und zweifle nicht an dessen Bereitwiiligkeit. Leider habe ich

aber die von der Redaktion erhoffte Unterstützung zur Aufklärung

der Sache nicht erhalten. '

Sofort nach dem Erscheinen des Artikels forderte ich von allen

Tierärzten und Fleischbeschauern, in deren Bezirk sich Fleisch

warenfabriken befinden, Bericht darüber, ob ihnen bekannt, daß in

einer Fabrik Wurst aus minderwertigern oder bedingt taugliehem

l“ieische hergestellt und mit einer rechtwinkligen Fahne mit der

Aufschrift „Bedingt tauglich“ versehen, verkauft oder verschickt

worden, und ferner, in welcher Weise das „bedingt tauglich“ er

klärte Fleisch in der Regel verwertet worden sei.

Aus den erhaltenen Berichten ist zu entnehmen, daß in den

Fleischwarenfabriken, da dieselben vorsichtig im Ankauf der

Schlachttiere sind, nur in wenigen Fällen Fleisch für „bedingt

tauglich“ erklärt worden ist und dasselbe stets unter polizeilicher

Aufsicht gepökelt oder gedämpft und dann auf der Freibank oder

sonst unter Aufsicht verkauft worden ist.

Eine Verwendung von „bedingt tauglichem“ Fieische zur Her

stellung von Wurst und Verkauf derselben unter Anheftung einer

rechtwinkligen Fahne mit der Aufschrift „Bedingt tauglich“ war

keinem Tierarzt oder Fieischbeschauer bekannt. Also ist ein der

artiges Verfahren mit Kenntnis der Behörden im Herzogtum Olden

burg nicht vorgekommen.

Da ich sehr bezweifle, daß ein Händler, welcher möglicher

weise heimlich bedingt taugliches oder minderwertiges Fleisch zur

Wurstfabrikation verwendet, die Ware als solche kennzeichnen wird,

maß ich, solange ich keine andere Aufklärung erhalten, die unsere

bisher rein dastehenden, vorzüglichen Fleischwarenfabriken be

treffende Verdächtigung ganz er'rtschieden als unrichtig zurück

weisen. Veterinllrrat Dr. L. Greve.

Zur 0ldenburglschsn Pferdezucht.

Am 29., 50. und 31. Januar, eventuell noch am 1. Februar

finden in Oldenburg, der Hauptstadt des Großhcrzogtums, für das

Jahr 1907 die großen Hengstkörungcn statt. Die Zahl der "or

gef'dhrten Tiere wird diesmal noch eine größere werden als im Jahre 1906,

belaufen sich doch die Anmeldungen auf zirka 50 vierjährige und ältere

und über 300 dreijährige Hengste. Für auswärtige Käufer wird diese

großartige Vorführung wiederum eine trefl'iiche Gelegenheit bieten, zu

verlässiges Zuchtmateriai zu erwerben. Von den 360 vorgeführteu

Tieren bedarf Oldenburg selbst nur etwa den fünften Teil, somit bleiben

vier Fünftel fiir auswärts abgebbar. (Die meisten sind schon am

‘.28. Januar aufgestellt.)

Das Oldenburger Pferd ist in den letzten Jahrzehnten überall in

der Welt, wo Interesse für ein schweres Halbblutpferd vorhanden ist,

so bekannt geworden, daß es sich erübrigt, hier seine Eigenart noch

des näheren hervorzuheben. Es möge der Ilinweis genügen, daß der

Oldenburger den schwersten und frühreifsten aller Wagenpferdschläge

darstellt, und daß sich bei ihm mit der Masse eine vornehme Er

scheinung und eine hohe, kraftvolle Bewegung verbinden. Die besseren

Zuchtprodukte geben erstklassige, sich durch wuchtige Eleganz aus

zeichnende Karossiers, ferner gute Artilleriestangenpferde, während die

Mittelware ein vorzügliches Material fiir den Zugdienst in Landwirt

schaft und Industrie bietet.

Bei den langjährigen Bestrebungen, mit Hilfe von einheitlichen,

auf gesetzlicher Grundlage beruhenden Maßnahmen die Zucht zu fördern,

 

 

ist es im Oldenburger Lande gelungen, den dortigen Pferdeschiag zu

immer größerer Vollkommenheit und Gieichmäßigkeit_zu bringen, wie

u. a. die letzten Wanderschauen der D. L. G. in München und Berlin

erkennen ließen. Hier wie auch auf den‘vorbergehenden großen deut

schen Ausstellungen, soweit sie beschickt wurden. und ebenso auf‘ vielen

bedeutenden Schauen des Auslandes (so Paris 1900 und St. Louis 1904)

wurde dem Oidenburger Pferde ein reiches Maß von Anerkennung zu

teil. In Berlin beispielsweise erhielt Oldenburg auf 17 Pferde 16 Preise.

darunter 6 erste, Sieger- und Ehrenpreise. Die Ausfuhr an erstklassigen

Zuchttieren wächst stetig, auch die in transatlantische Länder, wie z. B.

Nordamerika. In den preußischen Staatsgestiiten standen im Jahre 1904

mehr als 400, im sächsischen Landgestüt Moritzburg 65 Oldenburger

Beschiiler. In den bayerischen Landgestiiten fanden sich 1905 etwa

180 Oidenburger bzw. oldenburg-ostrriesische Hengste.

Nähere Auskunft über das Oldenburger Pferd und seine Zucht wird

jederzeit gern durch die bekannten Organe erteilt.

Von orientierenden Schriften seien genannt: „Mitteilungen über die

Oldenburgische Pferdezucht“, Oldenb. Landw.—Kammer, 1901. „Das

Oldenb. elegante, schwere Kutschpferd“, Ziichterverband in Roden

kirchen, 1902. „Stand der deutschen Warmblutzucht“, Jahrbuch der

D. L. G., 1904. „Das warmblütige Pferd, dessen Zucht, Pflege und

Haltung", 1907. Verlag von Ed. Meyer-F:iedrichswerth.

Personalien.

Ordensverlelhungen: Se. Majestät der König von Preußen hat an

läßlich des Ordensfestes verliehen: Den Kronen-Orden II. Klasse

den Geheimen Regierungsräten Professoren DDr. Dammann-Hannover

und Schü/x-Berlin, den Kronen-Orden III. Klasse dem Geh. Reg.

Rat Professor Dr. Pinner-Berlin, den Roten Adler- Orden

IV. Klasse dem Professor Dr. Eberlez'n-Berlin, den Kronen-Orden

1V. Klasse den Stabsvetcrinären Base vom 75., Küsters vom 27. und

Kutzner vom 62. Feldartiiierie-Regiment, Görle und Krüger von der

Militär—Lehrschmiede zu Hannover bzw. Berlin. —- Dem technischen

Vorstand der Miiitär-Lehrschmiede zu Berlin, Korpsstabsveterinitr

Professor Küsters ist das Offizier-Kreuz des niederländischen Ordens

von Oranien-Nassau und dem Stabsveterinär Kühn vom 60. Feld

artilierie-Regiment das Ritterkreuz des dänischen Danebrog-Ordens

verliehen werden.

Sonstige‘ Auszeichnungen: Veterinärrat Deigenrleseh zu Sigmaringen

wurde zum fürstlichen Hoftierarzt ernannt. Dem Königl. bayerischen

Bezirkstierarzt Oh. Zißler wurde beim Übertritt in den Ruhestand

der Titel eines Kreistierarztes und dem Schiachthofdirektor Heiß

Straubing die silberne Perner-Medaille für Verdienst auf dem Gebiet

des Tierschutzes verliehen.

Ernennung: Amtstierarzt Dr. Mag; zum I. Tierarzt und stell

vertretenden Direktor am Schlachthof zu Kiel gewählt.

Versetzung: Bezirkstierarzt Andreas Leipold-Vicchtach auf seinen

Antrag nach Mallersdorf. 1

Niederlassungen: Die Tierärzte Richard Graul aus Berlin in Herz

felde bei Berlin, Wilhelm Fahle in Friedenau bei Berlin, Hand‘

straße 16. —— Verzogen: Die Tierärzte O. Schulxe-Herzfelde bei

Berlin als Grenztierarztassistent nach Prostken (Ostpr.), Friedrich

Laulerbach von Schulitz nach Vandsburg (Westpr.), Friedrich Espert

von Sigmaringen nach Tiefenbroun (Baden).

‘ Examina: Promoviert: Die Oberveterinäre Karl Deppers'ch im

. Drag.-Reg. Nr. 26, Emil Roßmüller im 1. Bayer. Ulan-Regt. und die

Tierärzte Paul Bunker-Hannover, Otto Kahn-Aachen zum Dr. med.

vet. in Gießen; Robert Brüder-Taufen zum Dr. med. vet. in Zürich;

Louis Roua:-Lausanne zum Dr. med. vet. in Bern. — Approbiert:

Die Herren Peter Kämmerer aus Langstadt (Hessen), Otto Schmal

aus Wimpfen (Hessen), Hans Slreibel aus Ober-Glogau und Karl

Joseph aus Gießen in Gießen.

In der Armee: Im Beurlaubtenstande: Preußen: Befür

dert: Unterveterinär der Reserve Engelmann (Frankfurt a. M.) zum

Oberveterinär.

 

 

Vakanzen. (Vgl. Nr. 1.)
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Akademische Freiheit und Vaterlandsliebe.

Rede an die Studenten der Tierärztlichcn Hochschule

zu Berlin

gehalten zur Feier

des‘ Geburtstages Seiner Majestät des Kaisers und Königs

. von R'einhold Schmaltz.

Hochverehrte Anwesende! Liebe Kommilitonen!

Der Geburtstag unseres Königs und Herrn ist uns Preußen

seit altersher der schönste Feiertag im Jahr. Mit Freude erfüllt

es mich deshalb, daß ich an diesem Feiertage in der Aula unsrer

Hochschule als deren soeben erwählter und ernannter Rektor das

Wort nehmen darf, zum ersten und zugleich zum einzigen Male.

Das mag es rechtfertigen, wenn ich heute absehe von dem

Gebrauch, auch zu Ehren dieser patriotischen Feier die Wissen

schaft zu Wort kommen zu lassen, wenn ich vielmehr beim

feierlichen Antritt unserer ersten akademischen Würde mich an

Sie, Kommilitonen, ausschließlich wende, um Ihnen von dem, was

ich für Sie denke und hoffe, einiges zu sagen, was zugleich von

mir selbst Ihnen ein Stück Glaubensbekenntnis bieten mag.

Die deutsche Studentenschaft hat sich in unserer Nation

einen hervorragenden Platz verdient. Ihre Eigenart gegenüber

den Studenten der ganzen Welt ist vielleicht der erfreulichste

Widerschein der guten Eigenschaften des deutschen Volkes.

Diese Studentenschaft tut recht daran, den Platz, auf dem

die Väter in der Jugendzeit gestanden haben, zu behaupten

gegenüber den wechselnden Strömungen der Zeit, ihre Art und

ihre Rechte zu wahren. Aber den Rechten stehen auch hohe

Pflichten zur Seite; auch in ihnen sollen Sie sich den Forde

rungen der Zeit gegenüber bewähren.

Das vornehmste Ihrer Rechte ist die akademische

Freiheit, die vornehmste Pflicht die gegen das Vater

land. Lassen Sie uns von diesen beiden reden. ‚—

Das Gedeihen der hohen Schule beruht wohl gleichermaßen

auf der Förderung der Wissenschaft und fruchtbringender Lehr

I tätigkeit, wie auf dem Dasein einer frischen, wahrhaft edlen,

idealen Jugend, kurz: eines echten Studententums. So groß

der Abstand zwischen diesen Angelpunkten des Wesens der

hohen Schule erscheinen mag, sie haben, sie sollen haben eine

gemeinsame Seele.

Die Seele des ‘akademischen Lebens ist die Frei

heit: Freiheit der Wissenschaft und Lehre, Freiheit

der Verfassung, Freiheit im Dasein der Studenten.

In neuster Zeit erst haben wir gehört, daß die akademische

Freiheit schwer zu definieren sei. Auf spitziindige Untersuchungen

kommt es nicht an; das Buch des Lebens lehrt den, der

schon viele Jahrgänge von Studenten vorüberziehen sah, die

akademische Freiheit allseitig richtig betrachten. Dies Buch ist

vor Ihnen noch kaum aufgeschlagen. Sie stehen einem Neuen,

einem Herrlichen, aber Unbekannten gegenüber, mit idealen, aber

vielleicht irrigen Begriffen. Daher soll die Erfahrung an Ihre

Seite treten und Ihnen sagen, wer jene hehre Gestalt ist, was

hinter glänzenden Schleiern sich verbirgt.

Wenn Du, junges Semester, Dir die akademische Freiheit

denkst wie eine lachende, tändelnde Maid, so wisse, daß sie

etwas anderes ist -— schöner noch, aber furchtbar zugleich;

eine Walküre, die einen Siegfried verlangt; die den herrlich

belohnt, der ihrer wert, aber kalt den in den Abgrund stößt,

der ie, der sich nicht zu meistern vermag. Die Freiheit zu

gewinnen ist kein Spiel, sondern ein männermordender Kampf.

Viele Tausende sind schon für sie den edelsten Tod gestorben;

aber viele Tausende sind auch an ihr jämmerlich zugrunde

gegangen und nicht zuletzt an der akademischen Freiheit.

Die Freiheit ist ja kein einfacher Begriff. Sie ist sowohl

ein äußerer Zustand, dessen Form und Maß nicht vom einzelnen

abhängt, aber auch eine innere Eigenschaft. Der Erwerb dieser

inneren Freiheit ist schwer, dafür aber auch in jedes einzelnen

Macht- gegeben, unabhängig von der Außenwelt und selbst unter

Ketten möglich.
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Der akademischen Freiheit unwesentlicherer, wiewohl keines

wegs zu unterschätzender Teil ist der äußerliche, das Maß von

formellen Rechten, welches Ihnen im akademischen Staat zu

gebilligt wird, die Form der Behandlung, die Sie füglich be

ansprucheu dürfen und sollen.

Das Wesentlichere ist aber, daß die Hochschule

dem Studenten Zeit und Anleitung geben soll, durch

Bildung und Erziehung zur inneren Freiheit zu

gelangen.

Die Studentenzeit soll Sie zu Männern machen, soll die

Persönlichkeit zur Entfaltung bringen; und dazu gehört das

Recht der Selbstbestimmung über sich, die Probe auf sich

selbst, die einmal im Leben doch gemacht werden muß, mag

sie zu Wohl oder Wehe führen.

Dieses Recht der Selbstbestimmung wird durch Rat und

Hilfe Älterer nicht beeinträchtigt, schließt aber naturgemäß

jeden zwangsweisen oder aufdringlichen Einfluß aus, soweit er

nicht im Rahmen der Gesetze auf Jeden ausgeübt werden muß.

Das Leben des Studenten liegt zwischen zwei entgegen

gesetzten Polen: dem Eifer für das Studium, der im Keim vor

handen sein muß, und dem berechtigten Hang der Jugend zum

Genuß. Der akademischen Freiheit schönster Teil erscheint

Ihnen zunächst die Freiheit zur Freude. Sie haben recht,

Kommilitonen, der Studentenzeit zuerst die frohe Seite abzu

gewinnen! „Wollt Ihr das Leben gar zu ernsthaft fassen, was

ist denn dran?“

Man kann unmöglich erwarten oder auch nur wollen, daß

der Student vom ersten Augenblick an schon die Sorge um den

Abschluß trage. Man muß es auch verstehen, wenn der Jugend

die Arbeit nicht ohne weiteres als ein Gennß, sondern als eine,

bestenfalls durch geistige Anregung erleichterte, Pflicht erscheint.

Ihr blühen eben noch zu viele Blumen am Weg und funkeln zu

viele Sterne zu Häupten, als daß sie allein diesem einen Stern

folgen sollte, der später sich doch als der beste Leitstern er

weist. Das haben die reifen Jahre vor der Jugend voraus, daß

ihnen die Arbeit leichter fällt, weil schließlich Arbeit und

Pflichterfüllung selbst der beste (ienuß geworden ist, einer der

dauerndsten und edelsten im Leben, eine Quelle der Erfrischung.

„Ex labore spes et fortuna.“

Die Kunst, die sie üben lernen müssen als freie Jünglinge,

ist es nun, den Ausgleich zu finden zwischen Frohsinn und Ernst,

zwischen Jugendgenuß und Studium. Das Maß, den Weg, die

Zeit bestimmen Sie selbst; das ist l]xr akademisches Recht.

Der akademische Lehrer soll die Fähigkeit entfalten, die

Studenten in den Hörsaal zu locken; es stünde damit in Wider

spruch, sie dorthin zu treiben. Sie sollen an Ihr Studium ge

fesselt werden durch Ihr eigenes, sich mehr und mehr ver

stärkendes Interesse. Wer das nicht hat, der taugt nicht für

das Studium. Wozu ihn also halten und den fehlenden natürlichen

Keim durch Treibhauskultur erzwingen wollen?

Die besten Künstler jenes Ausgleichs zwischen Genuß und

Arbeit sind wohl die, welche von vornherein den Grundsatz

befolgen: „nulla dies eine linea“. Sie werden in der Minder

zahl sein.

Mögen Sie aber auch, Kommilitonen, jeder nach seinem Ver

mögen, ein oder mehrere Semester das Stndententum mit vollen

Zügen genießen — wenn Sie es nur dann verstehen, zur rechten

Zeit mit einer strammen Rechtsschwenkung den Weg zur Arbeit

 

zu finden. An dieser Schwenkung straucheln viele, die den

rechten Augenblick und schließlich die letzte Frist versäumen.

Das sind nun die Opfer der akademischen Freiheit,

und es sind ihrer nicht wenige. Einen schrecklichen Zehnten erhebt

sie von der akademischen Jugend, und es greift an das Herz,

wenn man sieht, wie so Viele den‘ Weg zum Untergang gehen,

wie so manche Mutter weint um den verlorenen Sohn. Das ist

die unabwendbare Folge der akademischen Freiheit; darüber

müssen Sie sich klar werden.

Wohl möchte man da hütend eingreifen; wohl drängt sich

da die Frage auf, ob es nicht Pflicht wäre, selbst durch Be

schränkung jenem traurigen Geschick vorzubeugen.

Und dennoch beantworte ich diese Frage aus voller Über

zeugung mit einem harten Nein. Diese Auslese brauchen

wir, gerade in denjenigen Ständen, welche die geistige Elite

des Volkes darzustellen beanspruchen. Es muß eine Zeit im

Leben geben, wo sich das wiichsige Jungholz vom morschen,

das Feste von dem Weichlichen, das Gesunde von dem Kran

kelnden, das Tüchtige Von dem Faulen scheidet.

Das Volk braucht innerlich gesunde, widerstandsfähige

Männer, welche den Forderungen des Lebens gewachsen sind.

Die Studentenzeit ist die richtige, um den Kampf mit diesen

Forderungen kennen zu lernen und auszufechten, und es ist

besser, daß, was in diesem Kampfe fallen muß, jetzt fällt, als

später, wo es anderes mit sich reißt.

Wenn dem Empfindsameren die Begründung der akademischen

Freiheit mit der Abstoßung des Untauglichen hart, vielleicht

sogar moralisch anfechtbar erscheint, so ist zu erwidern, daß

diese Begründung sich einfach stützt auf das Gesetzmäßige in

der Welt. Wo in den Weltgesetzenwohnt Erbarmen‘?! In der

ganzen belebten Natur sehen wir den Kampf, im Pflanzen- wie

im Tierreich, im Leben des Menschen und im Dasein der Völker.

Wohl mag im einzelnen der Ausgang nicht immer dem Zweck

gerecht werden oder zu werden scheinen; im allgemeinen aber

müssen wir erkennen, daß er das Minderwertige beseitigt zu

gunsten des Gesünderen, daß er der Tüchtigkeit und dem Fort—

schritt in der Welt Raum verschafft.

Das Christentum stellt sich zu diesem ehernen Vernichtungs

und Erneuerungsgesetz der Erde in denjenigen Gegensatz, der

eben das Göttliche vom Irdischen scheidet. Es will durch seine

herrliche Lehre der erbarmenden Liebe einen Ausgleich schaffen,

verheißt einen himmlischen Ersatz und sucht die Folgen jenes

Kampfes ‘unter den Menschen zu mildern. Aber das irdische

Gesetz zu ändern vermag es nicht, denn dieses ist eine Angel

der Welt. Und die Welt ist von Gott!

Und so sehen Sie, Kommilitonen, was Sie erwartet, was,

die akademische Freiheit von Ihnen fordern wird. Freiheit hat

zur Voraussetzung Selbstbeherrschung, und diese

allein bedeutet zugleich die wahre innere Freiheit.

Frei ist, wer seiner Leidenschaften Herr./ Wer sich in

diesem Sinn nicht selbst befreit,/ wie dürfte wagen der, den

Herrn zu spielen/ und frei sich zu gebärden vor den Andern;/

Ja gar, wie viele Freiheit wohl versteh’n,/ sich frei von Rück

sicht auf das Ganze dünken!

Frei wird nur, wer von Herzen wohlgebildet./ Deshalb wird

nie die große Menge frei; / und ließe man ihr alle Zügel schießen,/

sie würde wie ein toll geword’ner Gaul,/ die Stirn zerschellen

an der eignen Roheit.
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Die Freiheit ist und bleibt ein Edelstein,/ den nur, die

reich an Sitte sind, besitzen./ Ihn kann man auch durch Schätze

nicht erkaufen,/ denn aus dem Ich muß er kristallisieren.

Und nun, Kommilitonen, gehen Sie hin, und seien Sie frei! -

Sie haben das Recht, Ihr Schicksal selbst zu bestimmen.

Sehen Sie zu, daß es zum Aufstieg führe und den Abgrund meide!

Haben Sie sich die akademische Freiheit anders gedacht‘? ——

Nun denn, man muß die Dinge schon, wie sie sind. Wahrheit

ist der Grundpfeiler jeder Erziehung. Sehen Sie hellen Auges

der akademischen Freiheit ins ernste Antlitz, und Sie werden

erkennen, daß es des edelsten Strebens wert ist, sich zu ihr

empor zu schwingen.

Und wenn, was Spiel erschien, zum Kampfe wird,/ so

wird sie diese Aussicht nicht bedrücken,/ denn jubelnd zieht

die Jugend ja zum Streit,/ das ist ihr sieghaft’ Vorrecht vor

dem Alter.

Glückauf zum Sieg! _

Seines eignen Glückes Schmied zu sein, ist aber noch nicht

die volle Erfüllung einer Lebensaufgabe. Unser Schaden muß

über uns selbst hinauswachsen und für andere wirksam werden.

Wenn dann die eigne Werdezeit vorbei ist, bleibt die Arbeit im

Dienste eines Ganzen als nie zu erschöpfendes Ziel, ohne das

manches Leben früh leer werden würde.

Das schönste Beispiel dieser Arbeit für andere erhält schon

unsre früheste Jugend durch das Walten der Mutter im Haus,

und dieses Beispiel soll in uns fortwirken. Die freiwillige

Rücksichtnahme auf andere, die Arbeit für sie, die Freude am

Gedeihen einer Gemeinschaft sollen wir betätigen. Das sind

die Quellen auch des echten Korpsgeistes, der den Studenten

leitet gegenüber seiner Verbindung und seiner Alma mater.

Vom Kleineren zum Großen empor wachsend, soll dieses

Solidaritätsgefühl gipfeln im Bürgersinn, in der opfer

freudigen, tatkräftigen Liebe zum Vaterlande.

Die Vaterlandsliebe beruht nicht bloß auf einem

idealen Gedanken oder ererbten Brauch. Auch sie ist

vielmehr tief gegründet auf das Gesetzmäßige in der

menschlichen Natur. Der Trieb zur geordneten Geselligkeit

ist es, der von frühesten Zeiten an zur Bildung staatlicher Körper

geführt hat, deren Geschicke allezeit den entscheidendsten Einfluß

auf die Entwicklung des Menschengeschlechts ausgeübt haben.

Unter dem Einfluß der besonderen Daseinsbedingungen, welche die

Gebiete der Erde ihren Insassen boten, sind Rassen und Völker

von ausgeprägter Eigenart entstanden. Seit jeher sind diese ver

schiedenartigen Völker miteinander in Reibung getreten, sowohl

wegen der Gegensätze ihrer Eigenschaften, als weil jedes mit

Recht sein Gedeihen und zu diesem Zwecke seine Macht zu

entwickeln strebt. Dieser uralte Wettbewerb der Völker kann

nicht schwinden; er muß vielmehr immer schärfer werden, je

intensiver das Wachstum der Menschheit die Ausnutzung der

Güter der Erde gestalten muß. Und stets wird dieser Wett

bewerb schließlich, wenn andere Mittel versagen,

schärfsten Mittel entschieden werden: mit dem Kriege.

Auch das Ideal muß einer Wahrheit entspringen.

In einer Naturwidrigkeit ein Ideal zu suchen, ist eine

Verirrung. Wie die eigalitei im Innern, so ist die

internationale Verbrüderung, ist der Weltfrieden

naturwidrig. Denn beide scheitern nicht an der Ver

schiedenheit von Recht und Besitz, die sich (vorübergehend)

mit dem

 
nivellieren ließe, sondern an der Verschiedenheit der körper

lichen und geistigen Fähigkeiten des Einzelnen wie der Völker,

welche jeder -— unbewußt oder mit berechtigter Absicht —

ausnutzt, und die immer wieder den Einen zur Übermacht

bringen, den Anderen zur Ohnmacht verurteilen werden.

Der durch vitale Interessen begründete Kampf der

Völker untereinander wird daher bestehen bleiben, weil er

ebensogut auf dem Weltgesetz der Auslese beruht. Er wird

nicht durch den Zufall entschieden, denn Glück hat auf die

Dauer doch nur der Tüchtige, — nach einem schönen Ausspruch

Moltkes. Siegen wird daher schließlich immer dasjenige Volk,

die Rasse, welche die größere Tüchtigkeit für sich hat, die

Fähigkeit, den Forderungen der Zeitverhältnisse mit Ent

schlossenhelt und mit jener Aufopferung zu begegnen, die nur

dem wahren Patriotismus entspringt.

Diese tatkräftige Vaterlandsliebe, die Quelle männlicher

Tugenden, der mächtigste ideale Faktor im Leben eines Volkes,

kann aus einer instinktiven Empfindung entstehen, welche

erweckt worden ist durch das erlebte Beispiel und durch die

begeisternden Vorbilder einer großen Vergangenheit, einer

Empfindung, die keine Gründe verlangt und in dieser schlichten

Art nicht minder werbende und hinreißende Kraft entfaltet.

Der sich Bildende aber wird sich klar werden wollen über

die Ursache und Berechtigung auch der Vaterlandsliebe, und das

Ideal wird nichts verlieren, wenn seine Entwicklung aufgedeckt

und seine Wurzel in einer Naturnotwendigkeit gefunden wird.

Wenn schließlich jedes Volk die Notwendigkeit der Vater

landsliebe spüren mag, so wird es doch nicht immer in gleicher

Weise, sich derselben bewußt bleiben und in sehr verschiedenem

Grade sich opferwillig zeigen.

Große Ereignisse werden auch die große Menge mitreißen,

weil sie ihr die patriotischen Pflichten eindringlich zum Bewußt

sein bringen.

In denjenigen Zeiten aber, die notwendigerweise zwischen

den großen Ereignissen liegen müssen, kommt der Patriotismus

der großen Menge — wir sehen es leider auch bei uns — in

die Gefahr, zu erlahmen, und deshalb muß er gerade in diesen

Zeiten seine sicheren Hüter finden in den geistigen Führern

des Volkes, in den Gebildeten, welche, von seiner Notwendigkeit

durchdrungen, nicht des Außergewöhnlichen zu seiner Belebung

bedürfen.

Deshalb muß der Staat seine Hoffnung für die Zukunft in

erster Linie auch auf die akademische Jugend setzen. Und

deshalb rufe ich Ihnen, Kommilitonen, heute an diesem vater

ländischen Gedenktage zu: Ihre erste Pflicht ist die

gegen das Vaterland!

Zu einem freilich brauche ich Sie nicht zu mahnen. Wenn

wieder einmal schwarz-weiße Sturmfahnen über preußischen

Bataillonen wehen, dann —- des’ sind wir alle gewiß —- werden

die Studenten wieder in erster Reihe fechten und fallen. Daß

unser Volk in kriegerischer Tugend nicht schwächer geworden

ist, das zeigt das ergreifende Heldentum unserer südwest

afrikanischen Truppen.

Aber es gilt, auch in nüchterner Zeit die Pflicht gegen das

Vaterland zu erfüllen. Es gilt, auch jenen Fragen der Gegenwart

ins Gesicht zu sehen, die oft schlimmer sind als äußere Feinde.

Deshalb kann ich hier nur ein Wort wiederholen, das Ihnen

an anderem Platz von einem meiner Herren Vorgänger gesagt

worden ist: Treiben Sie Politik!
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Sie davon zurückhalten zu wollen, hieße, den Studenten

unterschätzen, und wäre ganz und gar zweckwidrig. Denn

wenn Sie die Hochschule verlassen, sollen Sie reif sein für die

patriotischen Pflichten. Und wann anders als jetzt sollten Sie

sich für diese Reife vorbereiten?!

Denn selbstverständlich muß dieses Wort richtig verstanden

werden. „Politik treiben“ kann für Sie nicht heißen, daß Sie

sich in die öffentlichen Vorgänge einmischen.

Kundgebungen, Ausschreitungen sogar, wie sie in anderen

Ländern nicht selten und erst jüngst wieder von Studenten aus

geführt sind, müssen, selbst wenn ihr Kern berechtigt wäre,

das Studententum entwürdigen und es hinabstoßen unter die

Leute der Gasse. Daß das deutsche Studententum von solchen

Ausschreitungen sich freizuhalten gewußt hat, bildet einen

seiner vornehmsten Vorzüge vor den Studenten mancher anderen

Nation. Auch dieser Vorzug mag eine Frucht der deutschen

Gründlichkeit sein, welche uns zum Bewußtsein bringt, daß

dem Handeln erst die Grundlage gegeben werden muß im

Lernen.

„Politik treiben“ heißt für Sie daher: lernen, sich

politische Bildung erwerben, welche die ideale Vaterlands

liebe nur festigen kann, welche die Mittel gibt, Irrlehren zu

entlarven, Gegner zu widerlegen, Laue zu gewinnen, auf das

Volk erziehend zu wirken und es zum Rechten zu führen.

In einer klassischen Rede über die politische Bildung hat

der ehemalige Wiener Rechtslehrer Exner‘) mit vollem Rechte

unsre Zeit gekennzeichnet als „eine Zeit blühender naturwissen

schaftlicher, abgeschwächter ästhetischer und kümmerlicher

politischer Bildung“. Er hat die geringere Bewertung der alten

klassischen Vorbildung beklagt, „weniger wegen der freilich hoch

anzuschlagenden formalen Bildung, auch nicht der ästhetischen

Eindrücke halber, sondern weil die humanistische Erziehung

nahe bringt dem Römerreich und seiner Geschichte,

das die Kulturwelt des Altertums mit politischen Gedanken er

füllt hat.“

Dieser Gedanke, das Verlassen der klassischen Bildung als

einen politischen Verlust zu betrachten, kann auch auf‘ anders

Denkende seinen Eindruck nicht verfehlen. Um so mehr müssen

gerade auch sie die Notwendigkeit empfinden, jene Lücke aus

zufüllen.

Das erste Mittel zur politischen Bildung ist das Studium

der Geschichte. Über das Maß seiner Fachbildung hinaus

soll der Student sich eine möglichst umfassende allgemeine

Bildung aneignen. Und wenn das heute nur teilweise möglich

ist, so wird man nicht umhin können, auch gegenüber philosophisch

ästhetischen Studien das Studium der Geschichte wegen seiner

unmittelbaren praktischen Wichtigkeit zu bevorzugen. Die Uni

versität von Berlin bietet Ihnen freigiebig ihre reichian Mittel,

und Sie werden durch deren Benutzung zugleich am besten be

weisen, daß unsre Tierärztliche Hochschule keine isolierte Fach

Hochschule ist, und daß ihre Studenten mit den anderen durch

das geistige Band gemeinsamer Studien verknüpft sind.

Doch das Studium der historischen Vergangenheit, auch

das unsrer großen vaterländischen Geschichte, genügt nicht

allein. Sie müssen sich auch unterrichten über die

Gegenwart.

*) Exner: Die politische Bildung. Wien und Leipzig 1891.

 

 

 

Je gründlicher und namentlich vielseitiger Sie dieses Lernen

betreiben, um so sicherer werden Sie vor sich selbst und anderen

im Widerstreit der Meinungen bestehen. Sie werden die Lüge

und ihre schlimmere schillernde Schwester, die Phrase, zu er

kennen vermögen und „die politische Einsicht, das Verständnis

für das politisch Notwendige und das politisch Unmögliche“,

erlangen.

Eine besondere Förderung aber wird ihr Urteil erfahren

auch durch die objektive Betrachtung des Auslandes und durch

die Abschätzung unserer Einrichtungen und Eigenschaften im

Vergleich mit jenen. '

Dieses Vergleichen ist für uns um so notwendiger, als der

Deutsche die Neigung zu haben scheint, dem Ausland gegen

über ebensowohl zu großen Dünkel als zu große Demut an den

Tag zu legen. Wenn Sie dabei erkennen werden, daß das

deutsche Volk von anderen viel lernen kann, daß namentlich

unsere politischen Fähigkeiten nicht reich entwickelt sind, daß

wir uns im Opfermut und in der Einigkeit nach außen von fast

allen Völkern übertreffen lassen, so werden Sie doch auf der

anderen Seite im Spiegel des Auslandes Ihr Vaterland erst

recht schätzen lernen. Mit stolzer Freude werden Sie es

empfinden, daß wir nicht nur in einem der mächtigsten, sondern

der am besten geordneten Staaten leben. Noch heute weht

Preußens, weht Deutschlands Fahne „so reinlich und so zweifels

ohne“ wie zu der Väter Zeit. Nirgends geschieht mehr für

den Schwachen als bei uns; nirgends ist die Gewissenhaftigkeit

der Regierenden, die Ehrlichkeit des Beamtentums, die Un

antastbarkeit des Rechtes ausgeprägter, der Schutz der Person

gesicherter wie hier. Die in Deutschland oft gehörte Phrase

von der „freien“ Schweiz, dem „freien“ England und Amerika

wird Ihnen ihre ganze Hohlheit zeigen, wenn sie sehen, wie

viel Zopf und Beschränkung gerade in jenen Ländern zu finden

ist, und wie namentlich jene Republiken Mängel aufweisen, die

bei uns unmöglich wären. Zügellosigkeit der Masse ist keine

Freiheit, sondern Massentyrannei. Kein Volk aber gibt es,

dessen geistig reife Kreise sich freier fühlen können, als wir

unter der Herrschaft einer gesunden Monarchie.

In einem monarchischen Rechtsstaate sind die Rechte des

Herrschers ebenso nnverletzlich wie die Rechte des Volkes. Eine

Partei, welche das Königtum ausschalten und seine Rechte

brechen will, ist eine Partei von Verbrechern und wäre als

solche zu behandeln. Wenn aber eine Prüfung der Staatsform

überhaupt zulässig wäre, so hätte sie die Monarchie wahrhaftig

nicht zu fürchten; denn sie erweist sich, wie der Blick auf das

Ausland zeigt, der republikanischen Staatsform turmhoch über

legen, sowohl moralisch und in der Fürsorge für die Menschen

rechte, im Schutz der individuellen Freiheit vor der Tyrannei

der Masse, wie in der Stetigkeit der äußeren Politik.

Der Monarch, der sein Haus mit. seinem Lande unauf'löslich

vereinigt weiß, der vor der Geschichte sich glänzender Vor

fahren würdig zeigen muß, er wird mit höherem Verantwortungs

gefühl und innigerer Hingabe den Staat zu führen sich bemühen,

und eine ruhmreiche Überlieferung wird für ihn eine Schule der

Herrschertugenden sein, die durch keine glänzende Begabung

ersetzt werden kann, im Verein mit einer solchen aber Un

übertreff'liches hervorbringen wird.

#

Wohl kaum ein Herrschergeschlecht hat im Dienste für das

Wohl des Landes dies so glänzend bewiesen wie das Haus der
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Hohenzollern. Und seiner besten Vorfahren wert zeigt sich der

jenige, der jetzt die alte Krone trägt, und dem unsere heutige

Feier gilt.

Nie sah das Vaterland einen Herrscher, der mit höherem

Ernst und heiligerem Eifer seine heut so schwere Aufgabe er

faßt hätte.

Es ist keine Kunst des Herrschers, sich (um ein Wort

Bismarcks zu gebrauchen) so hoch in die Wolken empor

schrauben zu lassen, daß er dem Blicke der profanen Menge

entschwindet. Die schwere Verantwortung des gewissenhaften

Landesherrn wird wenigstens wesentlich erleichtert, wenn er

sich mit der Phalanx seiner Minister umgibt. Ein un

geheurer Mut aber, eine Entsagung ohnegleichen gehört dazu

freiwillig von dieser Höhe herab zu steigen, sich jenes Schutzes

zu begeben und mitten unter die Menge zu treten, um ihr zu

sagen: hier stehe ich, so denke ich, das will ich von euch und

für‘euch. V

Während diese Eigenschaft in Deutschland viele fast er

schreckt, hat man sie im Ausland richtig als den Ausfluß einer

wahrhaft modernen Auffassung von der Aufgabe des Monarchen

erkannt. Wenn auf die Bewunderung hingewiesen wird, die

Kaiser Wilhelm gerade im Auslands genießt, so ist das keine

Schönfärberei, wie behauptet werden ist; das kann jeder er

fahren, wo er auch immer hingehe.

Sollen wir in der Erkennung der Großzügigkeit dieser

Herrschergestalt uns von den Fremden übertreffen lassen, weil

heimische Kleinlichkeit über Einzelheiten nicht hinweg zu schauen

vermag? Sollen wir nicht dasselbe Zutrauen, dieselben Er

wartungen hegen, welche sich draußen offenbaren im Haß und

Neid so sehr wie in der Anerkennung?

Hinweg mit denen, die mit ihrem Geraune, mit Ve‘rständnis

losigkeit und Bösartigkeit Mißtrauen säen wollen zwischen

Fürsten und Volk!

Wir wollen uns seinen überall vorbrechenden Hang zum

Wirken, den jeder kraftvolle Geist unwiderstehlich empfindet,

nicht durch Gerede von absolutistischer Neigung verleiden

lassen. Pflichtgefiihl ist es, welches ihm das Opfer einer

bisher unerhörten Preisgabe der eignen Person auferlegt.

Indem dieser feurige Charakter in edelster Selbstbeherrschung

a,lles getan hat, um Feinde zu versöhnen — mögen sie Franzosen

oder Polen, Ultramontane oder Sozialdemokraten heißen —, hat

erden klaren Beweis geliefert, daßpnichts ihm ferner liegt,

als sein Land in abenteuerliche Zwiste zu stürzen.

Wie sollten wir nicht Vertrauen haben zu der Stetigkeit

seiner Ziele, da wir doch die fast beispiellose Zähigkeit sehen,

mit der Kaiser Wilhelm sein Volk für seine Ideen zu gewinnen

trachtet!

Als ein wahrer Lehrmeister ist er aufgetreten, mochte es

sich darum handeln, die Deutschen für Flotte und Weltpolitik

zu erwärmen, oder der Jugend zu zeigen, daß körperliche

Übung ihr nützlicher ist als der Trunk. Ein Warner seines

Volkes ist er geworden, mochte er die Individia kennzeichnen

als die Schlange, die an unserm Leben frißt, oder Europa mit

prophetischem Blick auf die Gefahr des Ostens verweisen.

Hunderttausenden hat: der Kaiser aus der Seele

gesprochen, als er die Schwarzseher zurückwies und

sich zum Optimismus bekannte, und nur die Klaglichkeit

 

konnte an Worten mä.keln, wo es sich um einen großen Ge- _

danken handelte. Es ist ja nicht wahr, daß der Optimismus

uns lehre, die Dinge unrichtig zu betrachten. Aber jedem

Dinge eine gute Seite oder eine nützliche Lehre abzugewinnen

und bei keinem die Hotfnung und das Streben auf die Ver

besserung aufzugeben —- das ist der Kern dieser Anschauung.

„Der Wahn, als ob alles Wünschenswerte gemacht werden

könnte, wollten nur die Regierenden ein Einsehen haben, ist die

breite Unterlage der gemeinen politischen Kannegießerei.“*)

Dieser Wahn, der im‚ verflossenen Jahre Orgien gefeiert

hat, soll sich nicht länger breit machen! Wir wollen uns

nicht rauben lassen die Freude am Staat und an

Herrscher. Wir wollen mit freiem Wort aufstehen gegen die

freche Unterstellung, welche unsre warme und ehrliche Be

geisterung als Byzantinismus verdächtigen möchte.

In Ihren Herzen namentlich, junge Kommilitonen, muß jenes

Bekenntnis des Kaisers zum Optimismus ein lautes Echo ge

funden haben. Versenken Sie sich unbeirrt in diesen glänzenden

Geist, diesen heroischen Charakter, diesen Helden der Arbeit

und Pflichterfüllung, dem das Leben auch die Erfahrung vom

Märtyrertum der Überzeugung nicht erspart hat.

Nahe Zukunft muß große Entscheidungen bringen.

Sie werden sie miterleben und mit durchkämpfen als Jünglinge

oder als Männer. Und wie auch der Ausgang sei, — keiner lebt,

der das deutsche Volk besser zu führen vermöchte in schweren

und in großen Zeiten, als Wilhelm II. Möge er dann die

deutsche Jugend geschlossen hinter sich finden! Mögen die

werdenden Geschlechter siihnen, was ein Teil der‘ Zeitgenossen

an ihm gesündigt hat! Möge ein giitiges Geschick ihm dieselbe

Genugtuung gewähren, die es auch seinem Großvater bereitete!

Möge er einst durch die Ereignisse diejenigen überzeugt sehen,

die ihn heute nicht verstehen wollen! Und wenn ein giftiger

Stachel ihn trifft und er den schmerzlichen Unwillen empfindet,

dem auch sein Herz unterworfen sein wird, so möge ihm das

in einer noch Jahrzehnte hindurch zu immer größerem Erfolg

steigenden Regierung vergolten werden tausendfsiltig! Das

gebe Gott!

Und dieser Hoffnung, diesen Wünschen, dieser unsrer uner

schütterlichen Freude am Vaterland, an unserm königlichen

Herrn — alledem wollen wir Ausdruck geben in dem Rufe:

Seine Majestät, der deutsche Kaiser, unser allergnädigster König

und Herr, Wilhelm der Zweite, er lebe hoch! '

seinem

(Ans dem tierhygienischen Institut der Universität Freiburg i. B'iii

Die Sklerostomenseuche (Sklerostomiasis) des

Pferdes.

Von Prof. Dr. M. Schlegel-Freiburg i. Br.

(Schluß.)

Statistisches. Vom Sommer 1899 bis Mitte 1905 (exkl;

1904) sind auf einer Fohlenweide im ganzen von 298 Fohlen

24 verendet, von welchen notorisch 14 Fohlen (das sind 4,7 Pro

zent) an Wurmerkrankung (Sclerostomiasis) und 10 Fohlen an

anderweitigen Krankheiten zugrunde gingen; wahrscheinlich

haben aber mehrere der letzteren ebenfalls an Wurmerkrankung

gelitten. Die Krankheitsfälle verteilen sich, soweit aus den

Feststellungen erhoben werden konnte, in den einzelnen Jahr

gängen folgendermaßen.

*) Exner (s. oben).



68 BERLINER TIERÄRZTLICHE WOCHENSCHRIF'I‘. N0. 5.
 

 

—’Auzalil der” 7Anderweiti7g‘e

  

 

Weidefohlen skmmßtomm‘“ l Krankheitsfälle

Sommer 1899 10 l — 1

„ 1900 52 ‘ 2 1

„ 1901 59 4 2

1902 51 — 1

1903 72 4 9

1905 54 : 4 2

298 l 14 l 10

 

Im Jahre 1901 wurde die Fohlenweide mit 16 Fohlen be

schickt, welche in diesem Jahre von schwereren Erkrankungen

nicht heimgesucht wurden. Nachdem ein Teil der unter Be

rücksichtigung örtlicher Verhältnisse praktisch anwendbaren,

unten näher erörterten Vorbeugungsmaßregeln während der

Sommerweide 1906 durchgeführt worden waren, blieben auch die

52 in dieser Zeit auf der Weide befindlichen Fohlen von der

Sclerostomiasis verschont.

Verlauf. Die offensichtliche Krankheit führte durchweg

zu tödlichem Ausgang. Bei den einzelnen Pferden ist jedoch

der Verlauf variierend. Die Mehrzahl der erkrankten Pferde

verendet rasch, oft schon nach einem bis wenigen Tagen (akuter

Verlauf). Bei anderen Pferden dagegen verläuft die Krankheit

chronisch und dauert bis sieben Wochen. Wieder andere Pferde

werden überhaupt nicht deutlich apert oder nur geringgradig

krank und erleiden nur Nachteile in ihrem Ernährungszustand

und in ihrer Leistungsfähigkeit, besonders verglichen mit ganz

gesunden Pferden. Dies trifft vorwegs für geringgradige In

vasionen zu, wobei weitgehende Genesung erfolgen kann; so

sind auch unter den leicht erkrankten Fohlen eine Anzahl ge-'

sund geworden. Von den erkrankten Pferden wurden 12 von

der akuten Form der Krankheit befallen und starben schon nach

einem bis sechs Tagen; zwei Pferde wurden von der chronischen

Form ergriffen und verendeten nach sechs bis sieben Wochen.

Genesung von mauifest erkrankten Pferden ist nicht vorge

kommen.

Symptomatologie. Im allgemeinen sind die Erscheinungen

bei den einzelnen erkrankten Pferden, wie schon aus dem wechsel

seitigen Verlauf erhellt, recht verschieden, insbesondere aber

verschieden je nach dem Grade der Organerkrankungen (cf. pathol.

Anatomie); alles in allem genommen sind es hauptsächlich Er

scheinungen, welche einem leichten Kolikanfall und der Bauch

fellentzündung zugehören, und hiermit sind außerdem die all

gemeinen Erscheinungen ein‘er' akuten Infektionskrankheit ver

bunden. Die meisten Fohlen erkranken demnach. an einer heftig

einsetzenden, unter schweren Symptomen in kurzer Zeit letal

verlaufenden, seuchenhaften Krankheit.

Während die Pferde tags zuvor noch gesund erscheinen,

werden sie unvermittelt von einer hoch fieberhaften Krankheit

befallen. Die Tiere zeigen Temperatursteigerungen von 40 bis

41,90 C, welche schon nach Ablauf eines halben oder eines

Tages erreicht sein können; ein Pferd hatte vormittags 38,60 C

und mittags schon 40,60 C. Die Herztätigkeit ist durch große

Herzschwäche beeinträchtigt, der Herzschlag ist pochend, die

Herztöue laut; der Puls ist beschleunigt und erregt, draht

förmig, schwach bis unfiihlbar; es kommen in der Minute Puls

zahlen bis zu 75, 80, 90, 100 und darüber vor. Die Atmung ist

frequent und angestrengt, auch schmerzhaft, keuchend und

stöhnend: es gelangen bis 40, 50, 60 bis 75 und mehr Atem

züge in der Minute zur Beobachtung.

 
Die Futteraufnahme ist im 'Initialstadiurn der Krankheit

schon mehr oder weniger unterdrückt, bis sich in kurzer Zeit

gänzliche Inappetenz einstellt; zuweilen wird noch Wasser auf

genommen. Die Schleimhäute sind blaß, anämisch, oft auch

gelblich bis braunrot verfärbt. Außerdem besteht große Abge

schlagenheit und Teilnahmslosigkeit, allgemeine Schwäche, ein

genommenes Sensorium und Tiefhalten des Kopfes, so daß die

Patienten oft den Eindruck machen, wie wenn sie an Gehirn

kongestion, subakuter Meningitis oder an Hitzschlag erkrankt

wären. Solche Pferde magern rapid ab, gehen im Körpergewicht

auffällig zurück und befinden sich oft in einer Art von Schlummer

zustand, welcher unter Umständen wieder durch leichte Kolik

anfälle unterbrochen wird, indem die Pferde ab und zu scharren,

öfters nach dem Hinterleib umsehen und viel liegen, um dann

wieder aufzuspringen. Die Bauchdecken sind auffallend er

schlafft, die Palpation derselben löst ebenso wie die der Lenden

geringere oder heftigere Schmerzen aus, wobei die kranken

Pferde oft ausweichen, gegen den Leib schlagen, den Rumpf

einziehen und stöhnen. In der Ruhe sieht man die Pferde oft

mit unter den Bauch zusammengestellten Füßen, aufgezogenem

Bauche und gekrümmtem Rücken (Gemsbockstellung). Die

Darmgeräusche sind bald vermindert, spärlich bis unterdrückt,

so daß infolge Fehlens jeglichen Tonus der Darmwand alles in

der Bauchhöhle totstill ist, bald sind sie (aber seltener) laut

kollernd oder klingend; der Kot ist zuerst zurückgehalten und

übelriechend, dann weich und zeitweise diarrhoisch. Bei keinem

Patienten aber war das ausgeprägte Bild der Kolik zu konsta

tieren, was gebührend hervorgehoben sein soll.

Zuweilen treten auch Beschwerden beim Harnabsatz (infolge

Nierenerkrankuur; nach Embolien bzw. Infarktbildungen der

Nierenarterien) auf, der Harn ist dann rötlich und der Gang

der Hinterhand steif. Unter zunehmendem, starkem Verfall der

Körperkräfte wird sodann der Gang der Pferde, und zwar

hauptsächlich auf der Hinterhand schwankend, sie drohen um

zr'1fallen; weiterhin stellt sich allgemeine Auämie und Kachexie

und Abfall der Fiebertemperatur ein, worauf das Ende meist

ohne heftigen Todeskampf durch Einschlummern erfolgt.

Bei Verstopfung der Lungenarterie (nach Embolien bzw.

Infarktbildungen) können sich auch die Erscheinungen einer

Lungenentzündung einstellen, wie Dämpfung im unteren Thorax

drittel, Unwegsamkeit der unteren Lungenabschnitte, unterdrücktes

Vesikuläratmen, girhmende und pfeifende Geräusche, Knisterrassia‘ln
und Schmerzen’ in der Brust. ~ ' ' ‘ ' ‘I’

Verläuft die Krankheit chronisch, vsie-‘äußern die leidenden

Pferde durch Wochen hindurch ein weniger lebhaftes Benehmen

als gesunde, sie sind träg, liegen viel, zeigen verminderte Futter

aufnahme, aber vermehrtes Durstgefrihl, zeitweise besteht Durch

fall und Beschwerde beim Harnabsatz, steifer Gang; sie nehmen

ferner infolge starker Abmagerung an Körpergewicht zusehends

ab. Die Schleimhäute sind anämisch bis ikterisch verfärbt.

Sodann geht die Krankheit in die akute Form über, indem die

Pferde infolge hochgradiger Schwäche umfallen, die fieberhaften

Temperaturen gehen zurück und unter den Erscheinungen all

gemeiner Anämie und Kachexie, der Atemnot und bedeutender

Herzschwäche tritt der Tod ein.

Kehren wir nun nach dieser klinischen Exkursion zu den

schon eingangs berührten pathologisch-anatomischen Verände

rungen zurück. Die Kadaver sind anämisch und abgemagert,

der Hinterleib ist leer und zusammengefallen, die Bauchdecken
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sind erschlafft, die Totenstarre ist deutlich ausgeprägt, das

Blut gut gerounen, die Schleimhäute sind anämisch bis gelblich.

Die Bauchhöhle enthält mehrere (2——6 Liter) gelbrötlicher,

seröser bis getrübter Flüssigkeit, oft mit Fibrinflocken unter

mischt. Unter dem Peritoneum parietale fallen eine Anzahl

zerstreuter, ein- bis fünfmarkstückgroßer, begrenzter, blauroter

Blutungen auf. In diesen subplenral gelegenenßlutlachen be—

findet sich je eine Larve des Scler. edentat. Diese blauroten

Blutflecken kommen auch unter der Zwerchfellserosa vor. Das

die hämorrhagischen Herde überziehende Bauchfell ist getrübt

und oft plattenartig verdickt. Mageu-Darmkanal kollabiert;

die Darmserosa, namentlich des Blind- und Grimmdarmes, enthält

kleinste zahlreiche Hämorrhagien oder diffuse blaurote Flächen,

und zwar vorwiegend in der Umgebung der Gekrösansatzstellen

sowie unter der Gekrösserosa entlang der Blutgefäße.

Der Magendarmkanal enthält wenig Futterbrei. Schleimhaut

des Dünndarms weist fleckige oder diffuse Rötungen auf oder

sie ist gelb verfärbt. Die Schleimhaut des Coecum und Colon

erscheint mehr oder weniger gerötet, geschwollen, bei stärkeren

Thrombosen im Zustand eines ausgebreiteten hämorrhagischen

Ödems oder sie ist nekrotisch. In der Submucosa des Blind

nnd Grimmdarms finden sich erbsen- bis haselnußgroße, derbe,

ovale Knoten, welche auf der Höhe der Kuppe oft eine schwärz

liche oder graugelbe Öffnung besitzen. Das Zentrum der Knoten

ist käsig zerfallen und in der Cyste liegt je ein Scler. bidentat.

cysticum. Der Wurmknoten kann auch unter der Darmserosa

neben Blutgefäßen postiert sein und könnte mit verfärbten

Lymphdrüsen verwechselt werden.

Gefäße: Am häufigsten sind die Arterien der vorderen

Gekröswurzelaneurysmatisch, seltener die Art. coeliaca und die

hinteren Gekröswurzelarterien, noch ‘seltener die Nierenarterien

und die Bauchaorta. Die Blutgefäße zeigen mehr oder weniger

ausgeprägt die Veränderungen des Aneurysma verminosum infolge

der mechanischen Reizungen und toxischen Wirkung der einge

wanderten Larven des Scler. bidentat. Die Aneurysmen sind hasel

nuß- bis kindskopfgroß, nach ihrer äußeren Form zirkumskript,

diffus, rundlich, oval, paternosterförmig, alveolär, sackf‘örmig,

spindelförmig, zylindrisch, konisch, gurkenförmig; es gibt kleinere

und größere fortgesetzte Thromben, wandständige Thromben, ge

schichtete Thromben, welche das Lumen größtenteils ausfüllen,

frische, organisierte Thromben. Es gibt ferner das Aneurysm.

vermin. difl‘usum mit teils obstruierendem, teils kanalisiertem

geschichtetem Thrombus, auch gibt es mehrfache Aneurysmen

(so konnte ich bei einem an Sclerostomiasis verendeten Fohlen

über zwanzigfache Aneurysmen in den Gekrösarterien, den Nieren

arterien, in den Samenstrang- und den in der Kranz- und

in den Längenfurchen des Herzehs verlaufenden Blutgefäßen

ermitteln); außerdem unterscheidet man das Aneurysma dissecans,

wenn sich der Thrombus in den Spalt der eingerissenen Intima

und Media bis unter die Adventitia erstreckt, sowie den

reitenden Thrombus, welcher auf dem Teilungswinkel zweier

Gefäße wie in einem Sattel sitzt. Der Thrombus selbst kann

der Farbe nach rot, braungelb, granrot, grauweiß, farblos, der

Konsistenz nach locker oder fest sein, puriforme Erweichung

ist fraglich.

Embolien kommen oft in der beträchtlich weiten unteren

Grimmdarmarterie in der Nähe der Beckenflexur vor. Nachdem

sich die Embolie gebildet hat, sistiert zunächst die Verbindung

zwischen beiden Grimmdarmarterien; es bildet sich aber bald

 

ein Kollateralkreislauff Wenn mehrere Emboli und in Zwischen

räumen in die untere Grimmdarmarterie gelangen, so tritt Kolik

mit Lähmung des Darmes und Fäkalstase ein. Die Blinddarm

arterien enthalten oft eine Embolie, welche zumeist Funktions

störung, chronische Kolik veranlaßt. Die Embolien können frisch

und elastisch, nicht adhärent sein; die älteren Werden blaß,

derb und organisieren sich; später können sie verkalken und zu

Arteriolithen besonders an der Blinddarmspitze führen.

Über den Arterien selbst kann das mesenteriale Bindegewebe

sklerosiert, um das 20—30fache verdickt sein und selten Eiter

herde enthalten. Die Gefäßwände können in toto verdickt oder

stellenweise verdünnt sein. Die Adventitia kann zweimal dicker

sein; die Media ist hypertrophisch, entzündet, oft zerfressen, mit

bindegewebigen Septen, seltener verkalkt; die Intima zeigt akute bis

chronische deformierende Entzündung, progressive und regressive

Metamorphosen wie Uleeration, Hypertrophie, Atrophie, fettige,

kalkige Degeneration, selten eiterige Zustände, papilläre Wuche

rungen, Narben; wahre Verknöcherung in der Intima ist selten.

Zunächst entsteht nach Einwanderung von Wurmembryonen

in die Vasa vasorum eine Verdickung der Gefäßwand infolge

Bindegewebswucherung der Adventitia und Hyperplasie der Media,

wie Dr. Stick er 1) nachgewiesen hat; die Vasa vasorum thrombo

sieren; die Media ist durch Hypertrophie der Muskulatur um das

Vielfache verdickt, darin finden sich in grubigen Buchten Wurm

larven, welche zunächst embolische Infarkte bildeten. Darauf wan

dern die Larven ins Gefäßlumen, linsengroße, buchtige Defekte

hinterlassend, indem die darüber hinwegziehende Intima nekroti

siert; gleichzeitig geht bindegewebige Meso- und Periarteriitis

einher. Es entstehen sodann zufolge der Enddarteriitis die Gefäß

thromben in den verschiedenen Größen und Formen, je nach der

Anzahl und der Wiederholung der Wurminvasionen, deren patho

gene Wirkung, wie schon eingangs dargetan, eine mechanische und

toxische sein kann.

Von den Arterien der vorderen und hinteren Gekröswurzel

können mehrere, in manchen Fällen die Mehrzahl, teils stellen

weise, teils in längerem Verlaufe durch Thromben mehr oder

weniger vollständig erfüllt sein, welche die Wurmlarven enthalten.

In einem Falle waren den 20 Dünndarmarterien 17 streckenweise

durch Thromben oder Emboli mehr oder weniger vollkommen

obliteriert. Am stärksten ist die Art. ileocoecocolica verändert.

Die Blind- und Grimmdarmarterien können partiell oder auf

längere Strecken thrombosiert, knoten- und wurzelfirmig auf

getrieben sein. Die von diesen Gefäßen sehr zahlreich in die

Damwand abgehenden kleineren und kleinsten Verzweigungen

sind ebenfalls thrombosiert und bergen Aderwürmer, wodurch

die regionäre Wandpartie von hämorrhagischem Daminfarkt

betroffen wird. Das in der Umgebung des Gefäßverlaufs befind

liche, subseröse Bindegewebe und Fettgewebe zeigt auf weitere

Umgebung hin mangels Ernährung mit arteriellem Blut und

infolge Rückstauung des Venenbluts und Transsudation blaurote,

serös-hämorrhagische lnfarktbildung und späterhin Nekrose.

Auch die Bauchschlagader (Art. coeliaca), die hintere Grimm

darm- und Mastdarmarterie können verschiedenartig thrombosiert

sein, ebenso die entlegenen Organgefäße der Leber, der Nieren,

der Milz, der Hoden, der Lungen, des Gehirns, sei es durch

losgelöste Emboli aus den zuerst verstopften Gefäßen, sei es

1) Dr. A. Sticker, Über das Zustandekommen des Aneurysma

verminosum equi. Deutsche tierilrztl. Wochenschr.‚ 1902, S. 274-276.
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durch Verirren der Larven des Scler. bidentat. im entfernteren

Blutkreislauf.

Die Leber ist in vielen Fällen mächtig, und zwar um das Zwei

bis Vierfache, vergrößert, geschwollen, lehmgelb oder induriert,

gallig verfärbt, oft mit kleinsten Wurmknötchen übersät (hyper

trophische Lebercirrhose); dieselben sind nicht selten als nekro

tische, verkäste, kalkige Herdchen oder als feinste Bohrgänge,

herrührend von Rundwürmern, zu erkennen.

Die Nieren können Aneurysmen und Thromben in ihren

Gefäßen enthalten. Die Nierensubstanz kann zahlreiche, kleinste,

‚hämorrhagische Herdchen oder größere hämorrhagische Infarkte

und käsig puriforme Erweichung aufweisen.

Die Lungenarterien können durch umfangreiche Thromben

und Infarktbildungen obliteriert sein, welche, da hierdurch

hämorrhagisch-pneumonische Infiltrationen zustandekommen, ge

legentlich zu Verwechselung mit Lungenentzündung gelangen.

Auch in den Ernährungsgefäßen des Herzmuskels sah ich aneu

rysmatische Verdickungen und Thrombenbildungen.
V ‘Differentialdiagnose. Diese enzootische Krankheit kann

in mehrfacher Hinsicht verwechselt werden. Gemeinhin befällt

die Seuche nicht mehrere Fohlen auf einmal, sondern die Krank

heitsfälle treten successive auf, wodurch die Sicherung der

Diagnose erschwert wird.

1. Mit einfachem Magendarmkatarrh, Magendarmentzündung,

anderweitigen Kolikarten kann die Krankheit bloß im Anfange

verwechselt werden, da bei Magendarmkatarrhen Appetitlosigkeit,

Verstopfung bzw. Durchfall allein als wichtigere Symptome in

Erscheinung treten, und dabei hält die Krankheit länger an und

ist geringgradiger. Die Kolik verläuft schmerzhafter und fieberlos.

2. Die Unterscheidung der einfachen Bauchfellentzündung

und der Sclerostomiasis, welche ebenfalls in der Hauptsache

Erscheinungen der Peritonitis hervorruft, ist beim ersten Krank

heitsfall wohl unmöglich; ebenso ist die Unterscheidung der

einfachen Nierenentzündung beim ersten Krankheitsfall schwierig.

3. Von akuter Hepatitis, welche bei Pferden im allgemeinen

ein seltenes Vorkommnis ist, kann Sclerostomiasis auf Grund

des schweren Leidens, des hochfieberhaften Allgemeinbefindens

und des raschen Verlaufes leicht unterschieden werden, während

Verwechselungen mit Schweinsberger Krankheit leicht möglich

sind, da, wie schon oben erwähnt, eine Reihe solcher in ihrer

Ätiologie dunkler Krankheitsfälle zur Sclerostomiasis gehören;

sowohl das klinische Bild beider Krankheiten (starke psychische

Depression usw.), wie die bei beiden vorkommende hypertrophische

Lebercirrhose mit kleinsten Wurmknötchen spricht hierfür.

4. Sclerostomiasis mit Lungeninfarkten könnte gegebenen

falls auch mit Brustseuche verwechselt werden, weil die Schleim

häute bei beiden gelblich verfärbt sind und die enzootische

Sclerostomiasis unter den Erscheinungen einer hochfieberhaften

Infektionskrankheit auftritt; doch wird die Unterscheidung beider

Seuchen ebenso wie die von Gehirnkongestion, von Meningitis

und Encyphalitis, Pneunomie, Septikämie bei sorgfältiger Unter

suchung leicht fallen. '

In difi‘erentialdiagnostischer Hinsicht sei noch bemerkt, daß

außer dem Sclerostomum bidentatnm cysticum in der Schleim

haut des Blind- und Grimmdarmes auch hirsekornkleine, braun

rötliche Ringelchen vorkommen, welche je eine spiralig auf

gerollte Larve des Sclerostomum tetracanthum in einigen

Fällen, aber nicht zahlreich enthalten. Wenn Sclerostomum

tetracanthum dagegen im Dickdarm des Pferdes zahlreich auf

 

tritt, so ruft es gefährliche hämorrhagische Entzündungen der

Mucosa und Submucosa hervor. Die Darmschleimhaut wird

schwarzrot, zeigt fibrinöse Beläge, kann fingerdick geschwollen

sein und ist schon allein für sich imstande, den Tod der Pferde

durch toxische Infektion bzw. Oligä.mie zu verursachen. Die

entwickelten Larven dringen in das Darmlumen ein, um sich

festzusaugen. Strongylus tetracanthus ist nur bis 10 mm lang,

fadenförmig dünn und daher leicht zu übersehen. Der Mund

trägt feine Zähnchen und sechs Papillen, von denen vier stärker

sind. Eier oval, lang gestreckt.

Vorbeuge. Die Prophylaxis ergibt sich aus den schon

erörterten Tatsachen; danach ist die Angabe einer zufrieden

stellenden, praktisch leicht durchführbaren Vorbeuge schwierig.

Einstellen des Weidebetriebes, Aufstellen aller gefährdeten

Fohlen und ausschließliche Trockenfiitterung derselben, womög

lich unter Beigabe von Kraftfuttermitteln, kommen bei aus

gebrochener Sklerostomensenche vor allen Dingen als Schutz

mittel in Betracht; ferner unschädliche Beseitigung verendeter

Fohlen und unschädliche Beseitigung (Verbrennung, Desinfektion,

Unterpflügen) des eier- und embryonenhaltigen Düngers, Nicht

verbringen des Düngers auf die Weide, wiederholtes, gründliches

Reinigen bzw. Desinfizieren der Krippen und Standplätze der

erkrankten Pferde (da die Wurmbrut auch am feuchten Boden,

Wänden der Stallungen, im Dünger und den mit letzterem ver

unreinigten Gegenständen vorkommt).

Beim Ausbruch der Sclerostomiasis miißten überdies die

gesunden von den erkrankten und verdächtigen Pferden separiert

und alle Pferde tunlichst vor jeder weiteren Ansteckung mit

der Wurmbrut geschützt werden, und zwar durch unschädliche

Beseitigung (s. oben) des die Wurmbrut enthaltenden Pferde

mistes voh der Weide, Melioration des feuchten Weidegeländes

durch Anlegen und Instandhalten von Abzugsgräben, Beseitigung

der die Feuchtigkeit zurückhaltenden Gebüsche, Umpflügen bzw.

Einfriedigung der sumpfigen, verdächtigen Weideplätze zur

Unterdrückung der Entwicklung der Wurmbrut, Zurückweisung

der wurmkranken und verdächtigen Fohlen beim Auftrieb zur

Verhütung der Weideverseuchung, oder Abtreibung der Würmer

durch eine kräftige Wurmkur.

Allein auch im Wasser lebt die Wurmbrut. Stagnierendes

Wasser bzw. Wasser von undichten Tiefbrunnen führt erfahrungs

gemäß allerlei Schädlichkeiten und die Wurmbrut von Hel

minthen, insbesondere die Sklerostomenlarven, häufiger mit sich

als fließendes Brunnenwasser. Zur Vorbeuge gehört daher die

strenge Untersuchung des den Pferden verabreichten Trink

wassers; dies kann durch wiederholtes Zentrifugieren des ver

dächtigen Wassers und mikroskopische Untersuchungen des

Niederschlages auf Wurrnlarven geschehen. Gegebenenfalls

dürfte den Fohlen nur filtriertes oder abgekochtes Wasser,

oder Wasser von entlegenen, unverdächtigen fließenden Brunnen

verabreicht werden. Zum Filtrieren des Wassers haben sich

nach den Erfahrungen des Inspektors Mieckleyl) im Gestüt

Beberbeck kleine Filtrierbüchsen von 25 cm Länge und 15 cm

Durchmesser aus Metall bewährt, welche in Gemäßheit der nach

stehenden instruktiven Abbildung von der Firma J. A. Brandt j r.

in Kassel hergestellt werden.

l) Mieckley, Über das 'Wurmaneurysma der vorderen Gekrös

arterie bei ~Fohlen. Archiv f. wissensch. u. prakt Tierheilk., 1905,

31. Bd., s. 500-503. .
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In diesen Büchsen befinden sich mitten auf einem Metall

stab (übereinander aufgeschraubt) 20 kleine, tellerartig aus

gehöhlte Metallscheiben; jeder Metallteller ist mit einer dünnen

Asbestscheibe abgedeckt, so daß die Reihenfolge Teller dann

Scheibe usw. wird. Es werden hierdurch in dem Behälter

20 getrennte Kammern hergestellt. Die so ausgestattete, fest

verschraubte, zylinderartige Büchse ist an der Wasserleitung

jedesmal an dem in die Stalltröge ausmündenden Rohr ange

bracht, so daß das Leitungswasser durch die einzelnen 20 Asbest

kammeru hindurchsickern muß, um in den Tränktrog und von

hier zur Aufnahme zu gelangen. Eine Büchse mit 20. Filtrier

kammern kostet 75 M.; 200 Asbestscheiben, welche alle 4 bis

5 Wochen auszuwechseln sind, kosten 10 Pf.

Bollingefl) hebt am Schlusse seines verdienstvollen

Werkes über Kolik als die größte Wichtigkeit hervor, „Maß

‚~
  

\
\

\ /
 

Schnitt 1 : 10 natürl. Größe des Apparates Constr. D

N0. I mit 30 Fillerlmmmern.

regeln zu finden, welche die Aufnahme der Embryonen mit der

Nahrung und damit die Einwanderung der Palissadenwürmer

in die Eingeweidearterien der Pferde verhindern“. Meines Er

achtens müßte die Vertilgung der Sklerostomenbrut in dem

frisch abgesetzten Pferdekot bzw. täglich im Stall und auf der

Düngerstätte beginnen, da nach Baillet (l. c.) in den ersten

fünfzehn Tagen die aus den Eiern ausgeschlüpften, noch unent

wickelten und ungehäuteten Embryonen am wenigsten wider

standsfithig sind und daher durch stärkere Desinfektionsmittel

(2—3 Proz. Bazillollösung bzw. Liquor Cresoli saponatus) ver

nichtet werden können.

Therapeutisch werden gegen die reifen Palissadenwürmer

Terpentinöl oder Kalkwasser [Penberthy und Wilkiefl] und

Thymol (Wilson), ferner Benzin, pikrinsaures Kali, Brech

weinstein, Santonin, Arecanuß, Arsenik usw. in Anwendung ge

bracht. Da gegen die Anchylostomiasis des Menschen Taeniol

1) Bollinger, Die Kolik der Pferde und das Wurmaneurysma

der Eingeweideartericn, München, 1870. S. 264

’) Wilkie, Erkrankungen bei Pferden durch Strong. tetra

canthus auf Neuseeland. The Veterinarian, S. 638, 1901, LXXIV.

London.

 

 

bekanntlich gute Erfolge zeitigte, so sollte dasselbe auch bei

Sclerostomiasis desPferdes geprüft werden.

Gegen die im Aneurysma befindlichen, die Pferde am meisten

schädigenden Larven ist bislang die Therapie machtlos. Einen

ermutigenden Ausblick auf Erfolg würde aber der bei aneur_vs

matischen Pferden zu versuchende Farbstoff Trypanrot gewähren,

mit welchem Cad6ras- und Nagana-Mäuse von der Infektion

durch Trypanosomen von seiten Ehrlichs und Shigas‘) geheilt

werden konnten, was Laveran und Mesnil'-’) bestätigt haben;

die Wirkung beruht im Freiwerden von immunisierendeu Sub

stanzen beim Zerfall der Trypanosomen und in der etwa drei

Wochen anhaltenden Immunität bei den geheilten Mäusen. Den‘

selben Erfolg erzielten Wendelstadt und Fellmer") bei

trypanosomenkranken Ratten und Afl’en. Ingleichen könnten

Natrium arsenicosumfl, das Atoxyil (nach Ehrlich das ge

eignetste Arsenpräparat) und Chinin versucht werden.

Nach obigen Erörterungen würde sich ein an alle Pferde

besitzer zu richtendes Merkblatt des Inhalts empfehlen: Ver

nichtung der noch unentwickelten Wurmbrut der Sklerostomen

‘(der Pferdehelminthen überhaupt) durch wiederholte gründliche

Desinfektion des Pferdedunges, damit endlich begonnen werde,

den Körper unseres wertvollsten Haustieres, des Pferdes, von

den schädlichsten Parasiten zu befreien.

Kasuistik. Krankheits— und Sektionsbefund über zwei auf

der Fohlenweide erkrankte, untersuchte und sezierte Pferde.

1. Signalement: Braunes Stutfohlen mit halbmondförmigem

Stern, 11,/4 Jahr alt, erkrankte am 28. Juni 1905 unter den

Erscheinungen, welche früher mehrere Fohlen zeigten, so unter

hohem Fieber, schwacher Herztätigkeit, großer Abgeschlagen

heit, Versagen der Futteraufnahme, Sistieren der Darmtätigkeit,

bedeutende Schmerzhaftigkeit an den Bauchdecken, Umsehen nach

dem Hinterleibe. Nach vorübergehender Besserung verendete

das Fohlen am 3. Juli 1905, morgens 1 Uhr, die Todesursache

war unbekannt.

Sektionsbefund über dieses am 3. Juli, abends 8 Uhr,

geöffnete Fohlen.

A. Äußere Besichtigung: .Ernährungszustand mittelmäßig,

Hinterleib durch Fäulnisgase aufgetrieben, After vorgedrängt,

Totenstarre gut entwickelt.

B. Innere Besichtigung: l. Bauchhöhle: Enthält 4 Liter röt

licher, seröser Flüssigkeit; unter dem Peritoneum parietale finden

sich eine größere Anzahl von ein- bis fiinfmarkstiickgroßen, blau?

roten Blutungen, in welchen sich je eine Rundwurmlarve (Scler.

edentatum) befindet.

Dünndarmschleimhaut stellenweise fleckig gerötet, ebenso

die Dickdarmschleimhaut, in welcher sich mehrere bohnen- bis

kleinhaselnußgroße Knoten vorfinden; dieselben enthalten eine

im Inneren käsige Cyste mit je einem Rundwurm (Scler. biden

tatum cysticum).

Die vordere Gekröswurzelarterie ist durch Thrombenbildungen

mehr oder weniger verstopft und enthält in Fibringerinnseln Scler.

bidentatum aneurysmaticum. Die Grimmdarmarterien sind} stark

 

1) Ehrlich und Shigai, ‘Farbentherapcutische Versuche bei

Trypanosornenerkrankung. Berl. klin. Wochenschr., 1904, Nr. 13/14.

’) Laveran und Mesnil, Trypanosomes und Trypanoso

miases. Paris 1904.

3) Wendelstadt und Fellmcr, Zeitschr. f. Hyg. n. In

fektionskr.‚ Heft 2, Bd. 52.

‘) Lingard, Report on Surra, vol. 2, Teil]. Bombay, 1899, S. 61.
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erweitert und durch kleintingerdicke Thromben mehr oder weniger

verstopft. Die Thrombosen, welche da und dort Rundwurm

larven bergen, setzen sich bis in die kleinsten Grimmdarm

arterienästchen fort, woselbst thrombotische Infarcierung der

Darmwand entstand. Das in der Umgebung der verstopften

Darmarterien gelegene Bindegewebe nebst den daselbst befind

lichen, vergrößerten Lymphdrüsen, sowie die Subserosa sind

stark blutig-serös infiltriert und daher auf Dreifinger- bis Hand

breite bzw. auf größere Flächen eigentümlich blaurot verfärbt

(hämorrhagische Infarcierung). Im Dickdarm, welcher mit wenig

Futterbrei gefüllt ist, finden sich außer dem Scler. bidentatum

die Taenia plicata und Ascaris megalocephala.

Leber: lehmfarben und durch Schwellung ums doppelte

vergrößert.

Milz: durch Hyperämie vergrößert.

2. Organe der Brusthöhle: ohne nennenswerte Veränderung.

Diagnose: Ausgedehnte Thrombosierungen in der vorderen

Gekröswurzelarterie und Embolie der beiden Grimmdarmarterien

infolge Scler. bident. aneurysmaticum; hämorrhagische Infar

cierung des Grimmdarms, cystoide Knoten unter der Mucosa des

Dickdarms infolge Scler. bident. cysticum; hämorrhagische Peri

tonitis infolge Larven des Scler. edentatum (Sclerostomiasis).

2. Signalement: Hengstfohlen, Rotschimmel, 11/4 Jahr alt,

erkrankte am 19. August 1905; dasselbe wurde am 20. Mai

1905 auf die Weide gebracht und erschien seither gesund;

Mitte August erkrankte das Fohlen unter verminderter Futter

aufnahme, anämisch-ikterischen Schleimhäuten, Abmagerung,

Mattigkeit, Tiefhalten des Kopfes, großer Herzschwäche, Herz

schlag pochend, Puls erregt, beschleunigt; zeitweise Durchfall,

Beschwerden beim Harnabsatz, Harn zuweilen rötlich, Gang

steif. Temperatur zuerst 400 C, dannß9,5°, hierauf Tem

peraturabfall, viel Liegen und allmähliches Einschlummern unter

den Erscheinungen der Anämie und Kachexie am 6. Oktober 1905

mittags.

Sektionsbefund über das am 7. Oktober 1905, nachmittags

4 Uhr, geöffnete Fohlen:

A. Äußere Besichtigung: Ernährungszustand: stark abge

magert; Schleimhäute blaß, anämisch; Rippenknorpel stark auf

getrieben (rhachitisch).

B. Innere Besichtigung: 1. Bauchhöhle: enthält zwei

Liter rötliche, klare Flüssigkeit. Bauchfell stellenweise getrübt,

undurchsichtig, verdickt.

Unter dem Wandblatt, des Periteneums finden sich zahlreiche,

einmarkstück- bis talergroße teils rundliche, teils unregelmäßig

geformte, blaurote hämorrhagische Herde, welche im subperito

nealen Gewebe ein größeres, blauschwarzes Blutgerinnsel nebst

einer Fibrinflocke enthalten; in letzterer liegt jeweils eine 25

bis 28 mm lange aufgerollte Larve des Scler. edentatum.

Diinndarmschleimhaut zeigt mäßige, fleckige Rötungen und

Verdickungen; Schleimhaut des Coecums und Colons enthält teils

fleckige, teils diffuse Rötungen und Schwellungen; in der Sub

mucosa des Blind- und Grimmdarmes liegen bohnen- bis haselnuß

große, derbe, ovale Knoten, welche auf der Höhe der Kuppe oft

eine schwärzliche Öfl'nung tragen; jeder dieser Knoten enthält

im käsigzerfallenen Inhalt der Cyste ein Scler. bident. cysticum.

Neben den Grimmdarmarterienästen finden sich unter der Serosa

die gleichen Knoten, welche jeweils ein Scler. bident. cysticum

enthalten. Die Schleimhaut des Blind- und Grimmdarmes be

herbergt ferner unter dem Epithel eine Anzahl hanfkornkleiner,

 

 

braunrötlicher Ringelcheh, welche je eine spiralig aufgerollte

Larve des Sclerostomum tetracanthum tragen.

Gekröswurzeln: Die in der Nähe der vorderen und hinteren

Gekröswurzel gelegenen Lymphdriisen sind um das doppelte bis

dreifache vergrößert, serös-blutig durchtränkt, dunkelbraunrot

verfärbt, die in die Lymphdriisen einmündenden Lymphgefäße

sind verdickt, verhärtet und fallen als vweiße, derbe, schnurstarke

Stränge auf.

Vordere Gekröswurzel: ist faustgroß, hart; von den

20 Dünndarmarterien zeigen 17 mehr oder weniger voll

ständige, frische und ältere Thromben. Die Arteria ileocoeco

colica ist gänseeigroß, knollig, derb, ihre Wandung

fibrös, starr, das stark erweiterte Lumen durch gelbröt

liche, geschichtete und kanalisierte Thromben erfüllt. Die aus

der Arteria ileocoecocolica entspringende, 52 cm lange, mediale

Blinddarmarterie ist in ihrem Verlaufe mehr oder weniger throm

bosiert und es finden sich in diesem teilweise obturierten Gefäß

und dessen Verzweigungen mehrere Larven des Scler. bident.

aneurysm. Obere und untere Grimmdarmarterie sind in ihrem

Verlaufe knotig und wurzelförmig aufgetrieben; an einzelnen

Stellen, woselbst die Gefäße zusammengezogen sind, ist kein

Inhalt im Lumen; auch zahlreiche, in die Darmwand abgehende

Verzweigungen dieser Gefäße sind thrombosiert; das umliegende,

subseröse Bindegewebe und Fettgewebe ist in weiter Umgebung

durch serös-hämorrhagische Infiltrationen blaurot verfärbt

(hämorrhagische Infarcierung).

Hintere Gekröswurzel: Die hintere Gekrösarterie, die linke

Grimmdarmarterie und die obere Mastdarmarterie nebst deren

"erzweigungeu sind durch braunrote Thrombenmassen erfüllt.

Leber: Um das dreifache vergrößert, derb, Ränder abge

rundet, blaurot und gelb gefleckt. Leberlymphdrüsen vergrößert.

Zwischen dem rechten Leberlappen und der Unterrippengegend

findet sich ein taubeneigroßer, abgekapselter, käsiger Wurm

knoten, um den herum sich 3 cm lange und 2 mm breite, grau

gelbe, nekrotische Bohrgänge finden. Andere Leberstellen ent

halten wickenkornkleine, graugelbe, käsige Wurmknötchen.

Leberschnittfläche braunrot mit eingesprengten gelbgrünlichen

Wurmknötchen, an anderen Stellen diti‘use grünlichgallige Ver

färbung. Die größeren Pfortaderäste sind durch bleistiftdicke,

wandständige Emboli verstopft.

Milz: atrophisch.

Nieren: Capsula adiposa geschwunden, Capsula fibrosa nur

mit Substanzverlusten abziehbar. Die in das Nierengewebe ein

tretenden Arterienäste stellenweise bohnendick erweitert und

thrombosiert. Nieren enthalten an der Oberfläche hirsekorn—

große, halbkugelige, graugelbe Wurmknötchen. In Rinden- und

Markschicht bis hanfkorngroße, graugelbe Wurmknötchen. Linke

Niere zeigt an der Oberfläche einen eßlöfl‘elgroßen, abgekapselten.

käsigen Erweichungsherd, in dessen Umgebung die Nierenrinde

einen 3 cm langen und ‘/‚ cm breiten geschlängelten, grau

gelben nekrotischen Infarkt mit hämorrhagischem Hof enthält.

Hoden: Samenstrangarterien sind vielfach knotig und

spindelig aufgetrieben, im Gefäßlumen mutterkorngroße, braun

rote Thromben.

2. Brusthöhle: Enthält zwei Liter seröser Flüssigkeit.

Länge: Emphysematö's aufgetrieben.

Herz: Muskulatur graugelb, Gefäße der Kranz- und Längen

furchen infolge Thrombosen wurzel- und strangförmig verdickt

und hart. ‘
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Diagnose: Ausgebreitete Thrombosierungen in zahlreichen

Arterien beider Gekröswurzeln infolge Sclerostomnm bident.

aneurysm. Cystoide Knoten in der Dickdarmschleimhaut infolge

Scler. bident. cyst.; hämorrhagische Peritonitis infolge Scler.

edentatum (Sclerostomiasis).

Referate

Vergleichende Studie der praktischen Methoden. das

Pferd zu anästhesieren. — Gemischter Anästhesierungs

vorgang durch das Skopolamin-Chloroform.‘

Von Professor Dupuis und Assistent van den Eeckhout.

(Annalen de Bmxelles, Oktober-, November- und Dczemberheft.)

Jeder Fortschritt in der Anästhesierung der großen Haus—

tiere involviert zu gleicher Zeit einen Fortschritt in der

Veterinärchirurgie; durch sie ist der Praktiker der Abwehr der

Tiere nicht so preisgegeben, und dadurch, daß sie die Leiden

unserer nützlichsten Wesen verringert, ist sie ein humanes Werk.

In Anbetracht der noch unvollkommenen Methoden und der

Fortschritte, die in der Humanmedizin mit der Anwendung des

Skopolamins, eines dem Atropin ähnlichen aber viel weniger

giftigen Alkaloids erzielt werden sind, haben die Verfasser es

für angezeigt gehalten, auch bei den großen Haustieren Ver

suche mit diesem Mittel anzustellen. In ihrer ausschließlich

wissenschaftlichen Studie haben sie sich das Ziel gesteckt,

einerseits zu ergründen, ob bei den großen Haustieren, und be

sonders beim Pferd, das Skopolam'in schon allein den Schlaf

hervorrufen kann, oder ob es gleich dem Atropin die Narkose

nur erleichtert, so daß weniger Chloroform dafür nötig ist, und

andererseits durch vergleichende Versuche die Superiorität der

Einschläferungsmethode mit Skopolamin über die anderen ge

bräuchlichen Methoden festzustellen.

Das Skopolamin ist ein Alkaloid, das in der Wurzel der

Skopolia Japonika, in dem Samen des Hyoszyamus niger und

der Datum Stramonium, in den Blättern der Duboisia und in

geringer Quantität in der Wurzel Atropa Belladonna gefunden

wird. Ladenburg gibt ihm gleich dem Hyoszin und dem

Atropin die Formel 017H23N03. Es ist im Jahre 1902 zuerst

von Schmidt, der ihm die Formel C„H„NO_, gegeben hat,

isoliert und in die Augenheilkunde aufgenommen und später als

Schlafmittel in der Psychiatrie verwandt worden. Als Mydriati

kum ist es fünf Mal wirksamer als Atropin.. ‚~

Ihre ‚Versuche erstreckten sich_auf 1 Kaninchen, 2 Hunde,

2 Rinder ‚und ’36 Pferde. _; Dabei studierttm„sie‚ zuerst „die;

pharmakodynamischen -‚Wirkungen des ;Skopolztmins, und vor:

wandten es dann auch als Beigabe in der Anästhesie mit

Chloroform. Zu gleicher Zeit machten sie vergleichende Ver

suche mit den gebräuchlichsten Anästhesierungsmethoden und

verwandten dabei ausschließlich das von der Firma Merck her

gestellte Bromhydratsalz.

Beim Kaninchen hat 1 cg gar keine Wirkung, 2 og bewirken

eine sichtbare Aufregung und eine Beschleunigung des Atmens.

Eine beruhigende oder gar narkotische Wirkung hat es nicht.

Auf den Hund dagegen sind kleine Dosen schon von

Wirkung, er verträgt aber auch sehr große. Auch bei ihm

übt das Skopolamin keine beruhigende oder hypnotische Wirkung

aus, sondern es ruft im Gegenteil eine mehr oder weniger aus

geprägte Exzitation mit Erweiterung der Pupille und Muskel

schwäche besonders ‚ im Hinterteil hervor. Auch Puls und

Atemzüge werden vermehrt. Im übrigen ist seine Wirkung

 

auf das Herz, die Atmung und die Gehirnfunktionen die gleiche

wie die des Atropins, und kann es dieses kraft seiner geringeren

Giftigkeit bei der Chloroforrunarkose vorzüglich ersetzen. Dazu

reichen 3 mg bei subkutaner Injektion aus.

Das Rind ist wie das Kaninchen für dieses Medikament

weniger empfindlich als der Hund und das Pferd. Bei An

wendung von starken Dosen hat es bei ihm die gleiche Wirkung

wie das Atropiu, nämlichErweiterung der Pupillen, Muskel

zittern, starke Aufregung, Überemptindlichkeit der Haut und

Erregung des Gehörs.

Beim Pferd üben Dosen von 0‚5—1 cg schon eine sichtliche

Wirkung aus. Dosen von 2—6 cg, die die Verfasser als thera

peutische ansprechen, rufen eine vollständige Pupillenerweiterung,

Beschleunigung des Pulses und der Atmung, Kongestion der

Haut und Schleimhäute und Schwächung des Muskelsystems mit

schwankendem Gang hervor. Die Empfindlichkeit ist allgemein

erhöht. Das Pferd zeigt sich zuerst aufgeregt, läuft umher,

scharrt am Boden, stellt die Ohren, dann wird es nieder

geschlagen und scheint zu schlafen. Dies letztere Stadium

bleibt bei nervösen Tieren auch oft aus. Dabei hat es weder

eine beruhigende noch narkotische, noch schmerzstillende Wirkung,

denn die Teilnahmlosigkeit ist nur eine Folge der Gehirnstörung;

außerdem besteht die Sensibilität während des scheinbaren

Schlafes nicht nur fort, sondern sie ist noch erhöht, und durch

die periphere Kongestion, die es hervorruft, kommt es auf den

Operationswunden leicht zu stärkeren oder geringeren Blutungen.

Von sehr günstiger Einwirkung ist das Skopolamin auf die

Anästhesierung mittelst Chloroform in vorherigen Injektionen

von 0,03—0,06 g. Die Narkose tritt dabei viel schneller ein,

und es wird viel weniger Chloroform dazu gebraucht, nur 40 bis

50 g. Das_Skopolamin ist einer der Chloroformnarkose vorher

gehenden Morphium-Atropininjektion in seiner Wirkung weit

überlegen. Das Pferd ist bei seiner Anwendung schon voll

ständig anästhesiert, wenn der Okularreflex noch fortbesteht,

und wäre es sehr gefährlich, die Anästhesierung bis zum Auf

heben des Okularreflexes auszudehnen. Sobald der Schließmuskel

des Afters erschlafft ist, so muß mit der Abgabe des Chloro

forms sehr vorsichtig vorgegangen werden.

Geht eine Skopolamin-Injektion der Chloroformnarkose vor

aus, so ist diese von viel längerer Dauer als bei ausschließlicher

Verwendung, von Chloroform, weil weit weniger — nur ein

Drittel — Chloroform verabreicht'zu werden braucht. ‚ _

„Eine Skop01am‚in-ll;lorphiunginjektion;‘ist~ nicht von Vorteil,

da das Skopolamin' allein eine~ viel bessere Wirkung hat als

ein Gemisch von beiden.

Die Vorteile einer gemischten Skopolamin-Chloroform

anästhesierungs-Methode sind vielfacher Art. Die Narkose

tritt viel schneller ein, und es wird weniger Chloroform dazu

gebraucht, sie ist, wie auch die Erschlafl‘ung der Muskeln, viel

intensiver als bei jeder anderen Methode. Eine Exitations

periode beim Einatmen des Chloroforms tritt nicht auf, und ‘die

infolge der Skopolamininjektion noch so aufgeregten Pferde be

ruhigen sich sofort durch das Chloroform. Durch die schnelle

und vollständige Muskelerschlaffung leistet diese Methode die

besten Dienste bei denjenigen Operationen, bei welchen, wie

z. B. bei der Reduktion eines Bruchs, Vorfalls, Knochenbrnchs

oder einer Luxation, Muskelwiderstände zu überwinden sind.

Jedoch ist das Skopolamin kontraindiziert infolge der Kon

gestion und der peripheren Blutungen, die es hervorruft, bei
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allen denjenigen Operationen, die nicht ohne vorherige Hämostase

ausführbar sind, besonders in den Fällen, in welchen ein aus

gehreitetes Operationsfeld vorliegt. ~

Die Gefahr für herzkranke Tiere dürfle nach den Verfasern

nicht so hoch anzuschlagen sein, haben sie doch ihre sehr

reichlichen Versuche nur an älteren Tieren, bei denen Herz und

Nieren nicht mehr ganz normal gewesen sein dürften, ohne

jeden Nachteil für dieselben ausgeführt. ‚~ .

. . . Für nervöse Pferde, die für das Skopolamin sehr empfindlich

sind, muß die Dosis bis auf 0,0] g herabgesetzt.werden. Es

ist bei‘ ihnen auch ratsam, die Fesseln schon vor der Skopolamin

injektion anzulegen, weil sie.nachher sehr aufgeregt sind. Sonst

wird es eine halbe Stunde vor der Operation injiziert, so daß

das Fesseln und Hinwerfen im Depressionsstadium vor sich

gehen kann. Helfer.

Injektion’ v'on Chininsalzen und Abszeßbildung.

Aus der ‘chirurgischen Klinik der Ticrärztl. Hochs‘chule in Mailand.‘

' ' - Von Dr. Bernardini: * ’

In Italien werden bei den schweren Malariaformen sowohl

in der Menschen- als inder Tiermedizin subkutane Einspritzungen

von Chininsalzen ziemlich allgemein angewendet. Diese Appli

kationsweise des vChinins hat aber einen erheblichen Nachteil,

weil sich oft an der Einstichstelle ein Abszeß ausbildet. Der

selbe kann bei Pferden im Unte‘rhautbindegewebe eine große

Ausdehnung annehmen und die Ursache einer umfangreichen

eiternden Wundfläche abgeben, die schließlich nach langwieriger

Heilung eine entstehende Narbe hinterläßt. Zur Vermeidung

der angegebenen Nachteile, die geeignet sind, die tierärztliche ‘

Kunst in den Augen der Pferdebesitzer zu verkleinern, versuchte

Prof. Lanzillotti Buonsanti schon vor längerer Zeit die

(lhininlösnngen direkt in die Muskulatur zu injizieren. In der

chirurgischen Klinik der Mailänder Hochschule sind die intra

muskulären Einspritzungen in der Folge sehr häufig zur An

wendung gelangt. Selbst beim Gebrauch konzentrierter Lösungen,

wie Chininsalz und Wasser (ana partes), trat höchst selten

eine Gewebsreaktion in die Erscheinung. Letztere bestand aber

auch nur in einer leichten Anschwellung, die bald der Be

handlung mit Massage wich. Sadoul hat auf diese Weise

in Tonkin angeblich mehr als 1500 Injektionen mit Lösungen

bis zu 40 Prozent des Mittels ausgeführt und nur zweimal

Abszesse erhalten, welche nach einfacher Funktion sehr rasch und’

ohne deformiersnde Narbenbildung heiltenL ‚ ' ~ » Ä

In‘ der ‘genannten-Klinik: kommt stets-das‘ salz'sa;ure Chinin

zur Verwendung. Lösung und‘ Spritze werden sterilisiert, die

Haut wird an der Injektionsstelle rasiert und mit 70prozentigem

Essigalkohol gewaschen. Alsdann stößt der Operateur die mit

Alkohol abgeflammte Nadel senkrecht bis zum Ansatz durch die

Haut ins Muskelgewebe und verschließt nach‘ der Injektion die

kleine Stichöffnung mit Jodoformkollodinm.

Obgleich diese Methode gegenüber der subkutanen augen

fällige Vorteile bietet, so wird jetzt bei Einverleibung der Chinin

salze der intravenöse Weg bevorzugt. Peter.

Phenyform, ein neues Wundstrenpulver.

Von Oberveterinär Dr. Goldbeck in Sagan.

(Deutsche Tierärztliche Wochsn<chrilt 1907, Nr. 2.)

Phenyform ist eine Verbindung der Karbolsäure mit Formal

dehyd in Pulverform„ ein Polymerisationsprodukt des Oxybenzyl

alkohols, dem Formaldehyd labil angelagert ist. Es bildet ein

feines, geruchloses, licht- und luftbeständiges, nicht hygro

 
skopisches Pulver. 5 Volumen dieses Präparates entsprechen

ungefähr einem Volumen Jodoform. Nach den im physiologischen

Institut der Universität Berlin angestellten Tierversuchen ist

Phenyform ungiftig. 50 g kosten 1,50 M. Nach G.s Unter

suchungen reizt das Pulver die Wunden nicht, deckt gut und

wirkt lange nach. In Salbenform wirkt es weniger gut.

’ Rdr.

Kälberruhr- Bekämpfung.

Von Oberveterinär Dr. Goldbeck-Sagan.

(Deutsche Tiorirztliche \Vurhenschrift 1906, Nr. 31.)

Der Verfasser empfiehlt zur Behandlung der Kälberruhr

neben der Nabelbehandlung gleichzeitig auch die Impfung und

die medikamentöse Behandlung. Sein Verfahren ist folgendes:

1. Nabelbehandlung. Abbinden mit abgekochter Schnur, Des-'

infektiön mit Sapoformaldehyd 6 Proz., Teer, event. Wattever

band. Sauberkeit der Euter und der Streu. Stnlldesinfektion.

Möglichst separate Geburtsstände. Geeignetes Tränken des

Kalbes, event. Maulkorb. 2. Zur medikamentösen Behandlung

Salicyl-Tanninalbuminat (Beugen). (fiewöhnlich 2,5 g mit

0,5 Opium, alle l——2 Stunden ein Pulver bis zur Besserung.

Diese medikamentöse Behandlung hält G. für erforderlich,

weil die Impfung allein die einmal bestehenden Darmreizungen

nicht beseitigen kann. 3. Impfung mit Kälberruhrserum L. W.

Gans, Frankfurt a. M. Rdr.

1 Über die Kastration von Kryptorchiden.

Von J. Loidolt, k. u. k. ltlilitürobertierarzt im Remonten-Depot

‘ v Jhäszi-Marczaltö.‘

(Üslerr. Monatsschr. r. Tierh. woo, s. 4:n1~)

L. teilt seine Erfahrungen mit, welche er bei 22 nach

belgischer Methode vorgenommenen Kryptorchidenkastrationen

gemacht hat, von denen 20 mit, 2 ohne Erfolg ausgeführt worden

sind. In einem Falle konnte der vermutlich noch vorhandene

linke Hoden nicht gefunden werden, weshalb die Kastration

aufgegeben werden mußte; das Tier blieb bösartig. Im zweiten

Mißerfolgsfalle starb der Kastrat; es hatte sich um doppel

seitigen Abdominalkryptorchismus gehandelt. Die gelungenen

Operationen betrafen 14 mal einseitigen abdominalen, 6 mal

inguinalen Kryptorchismus. Der Autor bringt von allen Fällen

eine kurze Krankengeschichte. — Aus der Arbeit sei noch

folgendes referiert. L. hält es für eine große Seltenheit, wenn

ein Hoden, der beim Zweijährigen noch nicht im Skrotum ist,

später herabkomint. ~ Es ist nur bei Inguinalfällen möglich, wenn

nicht -'—- wie es häufig'der Fall ist —-» de‘rSamenstraug ‚zu:

kurz oder der'Hoden im Leistenkzsüal eingeklemmt ist. '

Die Voruntersuchung soll einige Tage vor der Operation

stattfinden, weil sich die Pferde aufregen, schwitzen, pressen,

sich einen Mastdarmvorfall (Fall 13) zuziehen können, und weil

nach der Rektaluntersuchung die Hände schwer zu reinigen

sind. Wurde vom Kastrierer nur zur Vortä.uschung der

Kastration ein Hautschnitt angelegt, so ist diese Hautnarbe im

Gegensatz zur wahren Kastrationsnarbe ‘ grade, fein, kaum

sichtbar, bildet beim Abheben meist keine Falten und keine

Vertiefung und laßt das Samenstrangende nicht fühlen.

Für die Erblichkeit des Kryptorchismus spricht folgende

Beobachtung Loidolts. L. kastrierte den Hengst Kelthely; der

rechte Hoden war sehr klein und hoch aufgezogen, da der

Samenstrang sehr kurz war. Dieser Hengst hatte drei Nach-‘

kommen mit rechtsseitigem Kryptorchismus, von denen L. zwei

operierte (Fall 2 und 3- seiner Serie).v
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„Was die Zeugungsfähigkeit der Kryptorchiden betrifft,

so ist anzunehmen, daß dieselbe sehr gering ist. Der unter

Fall 13 beschriebene Kryptorchide deckte eine große Anzahl

Stuten; auch der unter 17 beschriebene deckte eine Lieblings

stute wiederholt, ohne daß eine der Stuten aufgenommen hätte.“

Richter.

Zur bakteriologischen Diagnose der chronischen

Schweineseuche.

Von Dr. Junack, Leiter des bakteriologischen Lahoratoriums am

Schlachthof zu Breslau.

(Zeitschrift f. Infektionskrankheiten, parasitäre Krankheiten u. Hygiene, Bd. I, Heft. 2/3.)

Eine Hauptschwierigkeit der bakteriologischen Diagnose

der chronischen Schweineseuche stellt das häufige Vor

herrschen von Begleitbakterien dar. J. untersuchte 283

Schweineseuchelungen des Ntflreren auf diese Begleitbakterien

und konnte außer Schweineseuchebakterien die verschiedensten

Bakterien, teils in Reinkultur, züchten, Kolibakterien, Stäbchen,

Staphylococcen, Diplococcen und Streptococcen; es wurden hierzu

mit erbsen- bis bohnengroßen Stücken möglichst frischentzünd

lichen Lungengewebes je zwei weiße Mäuse geimpft und zwei

Agarkulturen angelegt. J unack erhielt nun nicht in allen

Fällen aus den geimpften Mäusen Schweineseuchekulturen, und

zwar gingen in 97 Fällen : 34 Proz. Kulturen nicht an; in

weiteren 20 Fällen mußten die Schweineseuchebakterien erst

aus den Mischkulturen isoliert werden. Noch ungünstiger für

die bakteriologische Diagnose fielen die direkten Knlturversuche

aus den 283 Lungen aus; in 130 Fällen : 46 Proz. erhielt

man überhaupt keine Schweineseuchebakterien in den Kulturen,

und in 129 Fällen mußte eine Isolierung dieser Keime aus den

Mischkultureii vorgenommen werden. .

~J. konnte in etwa 3 Proz. der Fälle Fadenliildung der

Schweineseuchebakterien feststellen. Er erkannte diese Fähig

keit der Fadenbildung als eine Eigentümlichkeit bestimmter

Schweineseuchestämme, die unter Umständen durch die ver

schiedensten Tier- und Kulturpassagen hindurch monatelang bei

behalten wird. Den Beweis für die Schweineseuchenatur dieser

Fadenkulturen hat J. durch den Infektionsversuch an Ferkeln

erbracht. Die Fadenbildung stellt nur eine Wuchsform

des Bacillus suisepticus dar, die jedoch nur in Kul

turen, nicht aber im Tierkörper auftritt.

Das Resultat seiner Untersuchungen fußt J unack folgender

maßen zusammen:

1. Bei der heute meist herrschenden chronischen Form der

Schweineseuche ist ein negativer bakteriologischer Befund nicht

entscheidend, da der Nachweis des Bacillus suisepticus in etwa

einem Drittel der chronischen Fälle nicht gelingt. In solchen

Fällen ist der anatomische Befund und der Nachweis der In

fektiosität für die Diagnose entscheidend.

2. Einzelne Stämme des Bacillus suisepticus bilden in Kul

turen, neben kürzeren Formen, lange Fäden und behalten diese

Eigenschaft auch bei weiteren Überimpfungen auf Tiere und

künstliche Nährböden konstant bei. Richter.

Wochenübersicht über die medizinische Literatur.

Von Dr. P. Juli, Charlottenburg,

Königlicher Krelstiernrzt.

Münchener .lledz'xim'sche li’ochensehrt'ft Nr. 51.

Untersuchungen über Karzinomimmunität bei Mäusen; von

Dr. Georg Schöne. Schöne hat in dem königlichen Institut

für experimentelle Therapie zu Frankfurt a. O. gearbeitet und

 
ist zu folgendem Resultat gekommen; Eine Immunität gegen

epitheliale Mäusetumoren kann durch wiederholte Injektionen

eines Breies aus großen Mäuseembryonen erzielt werden.

Über das Verhalten der Agglutinine Im passiv lmmunisiericn

Organismus; von Dr. I’ribram. Verfasser zieht aus seinen

Untersuchungen folgende Schlußsätze: Die Agglutininverluste

bleiben dieselben, ob der Niederschlag groß oder klein ist.

Einzelne Sera erleiden durch gewisse Präzipitine keine Agglu

tininverluste. trotzdem ebenso große Präzipitate entstehen, wie

bei denen, welche Verluste erleiden. Die Tatsache beobachtet

auch Manteufel‚ vergißt aber, die Konsequenz daraus zu ziehen.

Wie erklärt der genannte Autor die vom Verfasse’r ad hoc kon

statierte Erscheinung, daß andersartige, im gleichen Gemenge

erzeugte Niederschläge kein Agglutinin‘ mitreißen? (Eiklar

präzipitin und Eiklarserum, Pferdepräzipitin und Pferdeserum.)

Wie erklärt er die Tatsache, daß bei Lösung des Niederschlages

in überschüssigem Pferdeserum (bei 55 °) dieselbe ihren ge

samten Agglutiningehalt wiedergewinnt, während der Verlust

bei einfacher Aufschwemmung bestehen bleibt? '

I)mllsc/m Medizinische ll'ochenschrift Nr. 51.

Über den bisherigen Verlauf der deutschen Expedition zur

Erforschung der Suh|afkrankhelt in Ostafrika wird in einer Sonder

beilage zu Nr. 51 der Deutschen Medizinischen Wochenschrift

über die Kochschen Versuche berichtet. Es hat sich heraus

gestellt, daß das Atoxyl ein ähnliches Spezifikum gegen die

Schlafkrankheit zu sein scheint, wie das Chinin gegen die Malaria.

Koch schreibt selbst, daß nach seinen Beobachtungen die Schwer

kranken zum größten Teil schon zugrunde gegangen wären,

wenn sie ohne Atoxyl behandelt wären. In zwei bis drei

Monaten hofft er so weit zu sein, daß bei der Mehrzahl der

Kranken die Kur beendet sein kann. ~

Komplementablenkung und Bluteiweißdifferenzierung; von Prof.

Paul Uhlenh_uth. Neißer und Sachs hatten an den Ver

fasser die Frage gerichtet, wie er sich in der fore'nsischen Praxis

verhalten würde, wenn die Präzipitinreaktion negativ, die anti

hämolytische Reaktion positiv ausfällt. Verfasser erklärt, daß

er bei negativem Ausfall der Präzipitinreaktion, aber positivem

Ausfall der antihämolytischen Methode in der Praxis unter keinen

Umständen ein Urteil über_die Provenienz eines Blutfleckens ab

geben werde.

Deutsche Mcdz'xinal-Zeilung‚Nr. 99

Fistosan; von Dr. Josef Friedmann. Fistosan verwendet

Frie dm ann in Fällen, wo sich eine Disposition zur Erkrankung

an Tuberkulose zeigt. Ferner bei chronischen Bronchitiden wirkt.

es hustenmildernd; auch wird eine Steigerung des Appetits er

zielt. 7 ‘

Geflügelkunde.

Von Professor Dr. Schmidt-Dresden.

I.

Verschiedenheiten in Symptomen und Verlauf der

Geflügelcholera.

(Veröffentlichungen aus den Jahres-Vetorlnär-Berlehten der beamteten Tierärzte

Preußens filr das Jahr 1904. l. Teil. S. 148.)

Mehrere Kreistierärzte haben beobachtet, daß die Geflügel

cholera ein ganz verschiedenartiges Auftreten zeigt. Wiederholt

ist besonders bei den eingeführten russischen Gänsen eine äußerst

milde Form aufgetreten. Trotzdem konnten diese Gänse für die

einheimischen Gefliigelbestände sehr gefährlich werden. Inter



76 N0. 5.BERLINER T1ERÄBZTLICHE WOCHENSCHBIFT.

essant ist eine Beobachtung, die auf einem Dominium im Kreise

Kosten gemacht wurde. Es erkrankten sämtliche Hühner, zahme

Enten und Gänse des Gutes an der Seuche, während alle in

einem umzännten und mit einem Teiche versehenen Hühnerhofe

aufgezogenen Wildenten ohne Ausnahme verschont blieben,

trotzdem sie in demselben Wasser wie die zahmen Enten

schwammen, und auch im übrigen derselben Ansteckungsgefahr

ausgesetzt waren. Rdr.

Seuchenhafte Erkrankung bei Gänsen.

Von Bezirkstierarzt N 0 t z - Freising.

(Aus dem Jahresberichte bayor. Tierärzte, Wochenschrift für Tierheilkunde u. Vieh

zucht, 60. Jahrg., Nr. 3).)

N. beobachtete bei zwei Gänsetransporten Erkrankungen

bei mehr als der Hälfte der Tiere. Die Symptome waren hierbei

folgende: die Tiere taumelten beim Gehen, fielen nieder, erhoben

sich alsdann unter starkem Flügelschlagen, fielen wieder zu

Boden (und zwar entweder nach vorn oder zur Seite) und '

blieben nunmehr nach Wiederholung derartiger Anfälle in be

täubungsartigem Zustand liegen. Hieran schloß sich ein tiefer,

todesälmlicher Schlaf, in welchem die Gänse tiefe, ruhige Atmung,

regelmäßige Herztätigkeit, Temperatur von 40,3—40‚8 zeigten.

Einzelne der Erkrankten schliefen drei Tage lang, die anderen

ca. 20—30 Stunden; eine sehr große Anzahl verfiel ohne be

sondere weitere Komplikationen unmerklich dem Tode. Bei

den Genesenden stellte sich nach dem Erwachen Durchfall ein,

das Taumeln hielt noch eine kurze Zeit an.

war eine völlige.

Die Gesundung

J. S eh m i dt.

Seuchenhaftes Gänsesterben infolge von Invasion von

Dispharagus uncinatus.

(Verlltfentl. n. d. Jnhres-Vet-Ber. der beamteleu Tierärzte Preußens i. d. Jahr 1904..

2. Teil. S. 40.)

Von 60 Gänsen russischer Herkunft verendeten innerhalb

von drei Tagen 36. Veränderungen der Geflügelcholera, Hühner

pest oder Diphtherie wurden bei der Sektion nicht vorgefunden.

Im hygienischen Institut der Tierärztlichen Hochschule in Berlin

wurde als Todesursache die Einwanderung der Würmerbrut von

Dispharagus uncinatus festgestellt. Rdr.

Eine seuchenartige Hühnerkrankheit.

(Verßfl‘entl. a. d. Jnhres-VeL-ller. der beamtetcn Tierärzte Preußens f. d. Jahr 1904

2. Teil. S. 40 u. 41.)

Kreistierarzt Diercks in Plön beobachtete im August 1904

in 11 Hühnerbeständen der Stadt Preetz und in einem Bestande

eines benachbarten Ortes eine seuchenartige Hühnerkrankheit,

die weder durch eingehende Untersuchungen des Veterinärrat

Dr. Foth noch durch das hygienische Institut der Hochschule

in Hannover aufgeklärt werden konnte. Die Tiere verloren den

Appetit, hatten aufgesträubtes Gefieder, verkrochen sich, wurden

. immer hinfälliger und verendeten nach 14tägigem Siechtum.

Außer einer Verklebung der Augenlider bei einzelnen Kücken

waren auffällige Krankheitserscheinungen nicht festzustellen.

Auch bei der Sektion waren pathologische Veränderungen an

den Körperorganen nicht vorhanden. Bei vielen Kücken wurden

jedoch große Mengen von Heterakis intlexa und einzelne Taenien

gefunden. Foth ist der Meinung, daß diese Parasiten nicht die

Ursache zur Seuche abgaben, zumal auch die älteren vorhandenen

Hühner kurze Zeit nach Einführung der Kiicken erkrankten.

Die bakteriologischen Untersuchungen und Impfversuche blieben

resultatlos. Rdr.

 

Tuberkulose bei Hühnern.

(Verüfl'entl. a. d. Jahres-YeL-Ber. der beamt. Tierärzte Preußens f. d. Juhr1904,

s. Teil s. 19 u. 20.)

Kreistierarzt Fritsche beobachtete, daß ein Stamm rein

rassiger Italiener abmagerte. Der Kamm wurde blaß und welk,

an den Gelenken traten Anschwellungen auf und die Tiere

gingen kachektisch zugrunde. Bei der Obduktion fanden sich

linsen- bis erbsengroße, weißgelbliche, verkä.ste Knötohen in der

Leber und Milz, in den Nieren, Lungen und Eierstücken sowie

auf der Darmschleimhaut und den serösen Häuten. In den be

trächtlich angeschwollenen Fnßgelenken war ein käsiger Inhalt.

Fr. glaubt die Krankheit auf Infektion durch Sputum der an

Lungentuberkulose erkrankten Frau des Besitzers zurückführen

zu müssen.

Kreistierarzt Dr. Willerding berichtet, daß er mehrere

male mit der Untersuchung von Hühnerbeständen wegen Verdachtes

der Geflügelcholera beauftragt war und daß sich dann bei der

Sektion der Kadaver die charakteristischen Veränderungen der

Tuberkulose fanden.

Kreistierarzt Eicke in Rastenburg ist der Meinung, daß

das i'einrassige Geflügel infolge seiner feineren Konstitution für

die Tuberkulose besonders disponiert ist. Rdr.

Coccidienseuche.

(Verötfentl. a. d. Jahres-VeL-Ber. der hcamtetcn Tierärzte Preußens f. d. Jahr 1904,

2. Teil, s. so.)

In den Geflügelbeständen einiger Wirtschaften des Kreises

Johannisburg (Reg-Bez. Gumbinnen) wurde vom Kreistierarzt

Kleinpaul in dem trockenen Sommer 1904 die Coccidienseuche

beobachtet. So verendete eine große Anzahl Enten, die sich in

einem eingetrockneten, morastigen Sumpf aufgehalten hatten,

ganz plötzlich. Durch die Sektion wurde uni- ein leichter Darm

katarrh festgestellt, jedoch fanden sich bei der mikroskopischen

Untersuchung des Darmschleimes große Mengen Coccidien. Auch

bei Hühnern der dortigen Gegend wurden (‘occidien gefunden.

In einigen Gütern herrschte die Seuche so stark, daß die Geflügel

haltung vollständig in Frage gestellt wurde. Rdr.

Zur Bezeichnung des Schlachtgeilügels.

Denjenigen Kollegen, welche mit der Lebensmittelkontrolle

öfters beschäftigt sind, dürfte es nicht uninteressant sein, zu er

fahren, daß der Klub deutscher Geflügelzüchter die Begriffe und

Bezeichnungen des Schlachtgeflügels wie folgt festgelegt hat:

1. Kücken oder Hamburger Rücken sind gemästete

junge Kücken im Alter von 4——f» Wochen.

2. Doppelkücken sind im Alter von 6—10 Wochen ste

hende Tiere.

3. Als Poulets bezeichnet man junge, gemästete, nicht

über drei Monate alte Hühner männlichen und weiblichen Ge

schlechtes; das Gewicht soll nicht mehr wie höchstens 1 kg

betragen.

4. Poularden sind Hennen mit noch nicht entwickeltem

Eierstock, welche älter als drei Monate sind.

5. Snppenhühner sind alle diejenigen Hühner, welche

bereits gelegt haben. J. Schmidt.

Aus dem Bericht der Tierärztlichen Hochschule zu

Berlin, Jahrgang 1905/06.

u\rchiv für wisscnschaftl. u. prakt. Tierheilkunde, Bd. 58, Heft 1 u. 2.)

In der Spitalklinik für kleinere Haustiere wurden

untersucht bzw. behandelt im ganzen 23 Geflügelstücke. Hier

~ von waren erkrankt: an Enteritis 3, Katarrh der oberen Luft
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wege 3, Affektionen der Augenlider 2, Geschwülste 1, Diphtherie 5,

harter Kropf 6, Tuberkulose 1; zur allgemeinen Untersuchung

gelangten 2 Exemplare.

In der Poliklinik derselben Abteilung wurden untersucht

und behandelt 576 Geflügelstücke (178 Hühner, .50 Tauben,

179 Papageien, 169 andere Vögel). Die meisten inneren Krank

heiten entfielen auf Diphtherie 73, nichtinfektiöse Erkrankungen

der Atmungsorgane 73, Veränderungen des Kropfes 45, Leiden

der übrigen Verdauungsorgane 63, nervöse Erkrankungen 23.

Von äußeren Leiden waren am häufigsten vertreten: Erkran

kungen der Knochen 69, nichtparasitäre Krankheiten der äußeren

Haut bzw. des Federkleides 69, Abszesse und Geschwüre 26,

Gelenkaffektionen 15, Invasion von Milben 9. J. Schmidt.

Tagesgeschichte.

Nochmals zum Gesetzentwurf über den

Versicherungsvertrag.

In Nr. 1 l. J. dieser Zeitschrift hat Kollege Klingner auf

einige eigentümliche Bestimmungen im vorstehenden, den Reichs

tag in Bälde beschäftigenden Gesetzentwurf hingewiesen.

Danach wird in den Q5 120, 123 und 124 der Sachkundige

vulgo Kurpfuscher mit dem Tierarzt als nahezu gleichberechtigt

zur Seite gestellt. K. findet im Hinblick auf den heutigen

hohen Stand der Tierheilkunde und der wissenschaftlichen Ans

bildung der Tierärzte diese Bestimmungen als sehr eigentümlich

und empfiehlt zu deren Beseitigung die Absendung von Petitionen

an den Reichstag.

Hierzu möchte ich folgendes bemerken:

Gewiß muß die Aufnahme derartiger Bestimmungen min

destens als sehr befremdend betrachtet werden. Wer aber die

Vorgänge in unserm öffentlichen und wirtschaftlichen Leben

oder gar das Arbeiten der Gesetzgebungsmaschine mit Auf

merksamkeit verfolgt, wird durch derartige vorsintflutliche

Vorschriften, so bedauerlich es auch erscheinen mag, nicht

sonderlich überrascht sein. Sie haben meines Erachtens eine

symptomatische Bedeutung und zeigen von einer geradezu ver

blüffenden Unkenntnis des praktischen Lebens im allgemeinen

und des bedeutenden Aufschwungs der Tiermedizin im besonderen.

Beim Lesen derartiger Nachrichten erheben sich von selbst

zwei Fragen:

l. Nimmt die Tiermedizin in dem wirtschaftlichen Leben

der Gegenwart diejenige Stellung ein, die ihr vermöge ihrer

Bedeutung zukommt?

2. Wer arbeitet derartige Gesetze aus?

Frage 1 muß entschieden verneint werden. Darüber später

einmal ausfiihrlicheres. Frage 2 ist leicht zu beantworten. In

der Regel sind es Juristen oder sonstige Herren vom grünen

Tisch, denen vielfach jede Fühlung mit den Bedürfnissen des

praktischen Lebens abhanden gekommen ist oder denen das Ver

ständnis für die Bedeutung einer volkswirtschaftlich so wichtigen

Wissenschaft, wie die Tiermedizin, fehlt.

Es ist hohe Zeit, daß den weitesten Kreisen endlich einmal

diese Bedeutung der Tierheilkunde klar gemacht wird. Gewiß

ist von seiten der amtlichen Vertretung der deutschen Tierärzte,

des Deutschen Veterinitrrates, in dieser Beziehung schon vieles

geschehen. Auch die Unterstützung von in hervorragender

öffentlicher Stellung befindlicher Männer, wie Abgeordneten usw.,

ist hierbei rühnxend zu erwähnen. Aber von seiten der Tier

 
ärzte selbst muß noch mehr geschehen. Sie müssen förmlich

aktiv eingreifen.

Wie ist dieses Ziel am besten zu erreichen?

Einfach dadurch, daß Tierärzte an die vermöge ihrer

Stellung, ihres Ansehens usw. der Ruf als Reichtagskaudidateu

ergeht, bestrebt sein sollen, dieses höchste Ehrenamt, das das

deutsche Volk zu vergeben hat, anzunehmen. Es dürfte dies

heute um so leichter fallen, als bekanntlich den Reichstags

abgeordneteu nunmehr sogenannte Anwesenheitsgelder (Diäten)

gewährt werden.

Gewiß ist dies alles leichter gesagt als getan. Außerdem

geht der Abgeordnete, der dem tierärztlichen Stande angehört,

doch nicht als Tierarzt, sondern als Vertreter seines Wahlkreises

bzw. des Volkes in den Reichstag. Wenn wir aber die Interessen—

kämpfe der Gegenwart verfolgen, so finden wir in vielen Kreisen

nicht selten das Bestreben vor, so viel als möglich Berufs

angehörige zu wählen. Es sei hier nur an den Bund der Land

wirte, an die sog. Mittelstandspartei, an die Industriellen usw.

erinnert. Warum sollen dem Reichstag nicht auch einmal einer

oder mehrere Tierärzte angehören? Saßen doch auch bereits

früher Tierärzte in demselben; es sei hier nur an Professor

Hoffmann in Stuttgart erinnert, dessen Ausführungen namentlich

bei der Debatte über das Reichsfleischbeschaugesetz sehr be

achtet wurden.

Jetzt, wo unsere Wissenschaft an einem entscheidenden

Wendepunkt angelangt ist, wäre die Anwesenheit von einem

oder mehreren Tierärzten im Reichstag von höchster Bedeutung.

Ein tüchtiger Tierarzt daselbst wäre sicherlich imstande,

manche Vorurteile, die in weiten Kreisen gegen unsern Beruf

noch vielfach bestehen, zu beseitigen. Außerdem wäre er ge

eignet, antiquarische Bestimmungen, wie die in obigem Gesetz

entwurf enthaltenen, ohne weiteres zu Fall zu bringen, denn das

gesprochene Wort wirkt besser, als das geschriebene (Petition).

Doch nicht genug damit, so werden bekanntlich gerade im

Reichstag wichtige, den tierärztlichen Stand tief berührende

Fragen behandelt, für die die Anwesenheit eines tüchtigen

Fachmannes als Reichstagsabgeordneter dringend wünschenswert

wäre. So beschäftigt den nächsten Reichstag bekanntlich die

Novelle zum Viehseuchengesetz. Andere Fragen, wie z. B. die

reichsgesetzliche Regelung des Milchverkehrs (sog. Reichs-Milch

gesetz) usw., werden in absehbarer Zeit folgen.

Gerade am Schluß meiner Arbeit angelangt, entnehme ich

den M. N. N. folgende interessante Notizen:

* Für den Wahlkreis Rothenburg-Uffenheim-Scheinfeld-Neu

stadt a. A. wurde nach mehrtägigen Verhandlungen Landes

inspektor für Tierzucht Dr. Attinger in München als liberaler

Kandidat aufgestellt. Dr. Attinger war lange Jahre als Zucht

inspektor in dem größten Teil des Wahlkreises tätig und erfreut

sich großer Beliebtheit. Maßgebend für diese Kandidatur war,

daß dem neuen Reichstag ein neues Viehseüchengesetz vor

gelegt wird; bis jetzt ist für diese wichtige Frage kein Fach

mann im Reichstag.

" Wahlkreis Rothenburg o. T. Der Kandidat der Liberalen,

Dr. Attinger, entwickelte vergangenen Samstag einer Ver

trauensmännerversammlung zu Neustadt a. A. sein Programm.

Mit besonderer Genugtuung wurde von linksliberaler Seite be

merkt, daß der Kandidat in der Fleischnotfrage vollstes Ver

ständnis auch für die Interessen der Konsumenten zeigte und

seine sachverständige Mitarbeit auch in deren Dienst zu stellen
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versprach; ferner, daß er vorbehaltlos auf dem Boden des all

gemeinen, gleichen, direkten, geheimen Reichstagswahlrechtes

steht und seine Mitwirkung zu dessen Verschlechterung ver

sagen würde.

‘Vünschen wir dem bewährten und tüchtigen Kollegen den

besten Erfolg! Ad. Maler-Konstanz.

- Nachruf.

Am 15. Januar schloß im 58. Lebensjahre nach kurzem

Krankenlager der Königl. Kreistierarzt, Veterinärrat Flindt in

Wiedenbrück die Augen zum ewigen Schlafe. Ein arbeitsfrohes

Leben hat seinen Abschluß gefunden. Ein liebenswürdiger

Kollege, ein eifriger Vertreter des tierärztlichen Standes ist

von uns gegangen. Der tierärztliche Verein der Provinz

Westfalen und der Verein beamteter Tierärzte Preußens ver

lieren in dem Entschlafenen ein fleißiges Mitglied und einen

geschätzten Mitarbeiter. Flindt war kein Sohn der roten Erde,

und doch liebte er das westfälische Land, mit dem er länger

als ein Vierteljahrhundert durch seinen Beruf verknüpft war,

wie seine schlesische Heimat. Welche Liebe und Hochachtung

der Edle unter seinen Berufsgenossen und der Bevölkerung

seines Kreises genoß, das bewies die große Beteiligung an der

Beisetzung.

Über das Grab und über die Jahre hinaus werden wir

seiner gedenken als ein Vorbild tierärztlichen Wirkens!

Für den tierärztlichen Verein der Provinz Westfalen

und für den Verein beamteter Tierärzte Preußens:

Nutt. Peter.

XIV. Internationaler Kongrell für Hygiene und Demographie.

Berlin, 23.—29. September 1907.

Die Vorarbeiten für den XIV. Internationalen

Kongreß für Hygiene und Demographie, der in der Zeit

vom 23.-29. September d. J. in Berlin stattfindet, schreiten

riistig vorwärts. Die Themata für die einzelnen Sektionen sind

endgültig festgelegt, die hierfür vorgesehenen Referenten auf

gefordert. Die Auswahl der Referenten ist so getroffen, daß

eine möglichst vielseitige, umfassende Behandlung der einzelnen

Verhandlungsgegenstände gewährleistet ist. Die deutschen

Referenten haben schon jetzt zum größten Teil zugesagt, auch

aus dem Auslande ist bereits eine Reihe zustimmender Antworten

eingegangen.

Drucksachen, den Kongreß betreffend, sind erhältlich im

Bureau des Kongresses, Berlin W. 9, Eichhornstr. 9.

Königs-Gehurtstag-Feler.

Die Tierärztliche Hochschule zu Berlin beging die Feier des.

Geburtstages Seiner Majestät des Kaisers und Königs, wie all

jährlich, durch einen Festakt. Die Rede hielt der Rektor Pro

fessor Schmaltz (siehe diese Nr. Seite 63). Von Ehrengästen

waren anwesend: Unterstaatssekrettir von Conrad, Geheime

Oberregierungsräte Küster und S chröter, Geheimrat Dr. Hesse

und Veterinärrat N evermann vom Ministerium für Landwirt

schaft, Ministerialdirektor Förster und Landrtit Freiherr von

Tschammer vom Finanzministerium, der Präsident der See

handlung H avenstein, der Präsident des Kaiserlichen Gesund

heitsamtes Bumm mit dem Regierungsrat Wehrle, Geheimer

Obermedizinalrat Dr. Schmidtmann vom Kultusministerium,

der Rektor der Landwirtschaftlichen Hochschule, Geheimrat
 

 

Dr. Zuntz, die Professoren sowie zahlreiche Vertreter des tier

ärztlichen Standes in Zivil und Uniform, und die Studentenschaft

der Tierärztlichen Hochschule und Militärveterinär-Akademie,

sowie Vertreter der Landwirtschaftlichen Hochschule.

München.

Die Studentenschaft der Münchener Universität, Technischen

und Tierllrztlichen Hochschule hat am ‘22. Januar unter zahl

reicher Beteiligung der Professoren in einer von 4000 Mann be

suchten Versammlung eine nationale Kundgebung veranstaltet,

die namentlich den deutschen Kolonien galt. Reden hielten

Prof. Sigmund Günther und der berühmte Afrikareisende

Schillings.

Der SC. der Tieritrztlichen Hochschule veranstaltete, wie

alljährlich, ein glänzendes Ballfest, welches durch das Erscheinen

Seiner Königlichen Hoheit des Prinzen Alfons ausgezeichnet

wurde, und dem außerdem eine Anzahl hoher Ministerialbeamten

sowie der Rektor der Universität als Ehrengäste beiwohnten.

Kalserllches Gesundheitsamt.

Im Kaiserlichen Gesundheitsamt ist durch den Etat für

1907 eine neue Stelle für ein tierärztliches Mitglied vorgesehen

worden, welche speziell mit der Notwendigkeit einer gründliehsten

veterinärtechnischen Bearbeitung des statistischen Fleischbeschan

Materials begründet wird.

Zulassung von Oberrealschul-Ahiturlenten zum Studium der Medizin.

Nach einer Mitteilung der Hochschulnachrichten soll unter sämt

lichen Bundesstaaten bereits eine Einigung erzielt worden sein,

wonach die Oherreaischul-Abiturienten auch zum Studium der Medizin

zugelassen werden sollen. Dabei soll es in ihr freies Ermessen

gestellt sein, sich die nötigen Lateinkenntnisse nachträglich anzu

eignen.

Apethekerhaus in Berlin.

Ein eigenes Vereinsheim wollen nach der „Apotheker-Zeitung“

die Apotheker in Berlin errichten. Es sollen Aktien a 1000 Mark

ausgegeben werden. Ein großer Teil des Hauses soll bereits im

voraus vermietet sein. Dr. G.

österreichische Tierseuchenausweise.

Zum ersten Male werden jetzt die Tierseuchenausweise aus

Österreich-Ungarn durch das deutsche Kaiserliche Gesundheitsamt

in einer dem deutschen Muster entsprechenden Zusammenstellung

veröfl'entlicht.

Personalien.

Auszeichnungen: Es wurde verliehen dem Schlachthofinspektor

Hermann Joeclrs-Schönlanke die Rote Kreuz-Medaille III. Klasse.

Ernennungen: Tierarzt Franz J. Meyer—Vechta zum Amtstierarzt

dasclbst, Tierarzt August Knorr-Teisendorf zum Grenztierarzt

Assistent in Simbach a. lnn. Veretzt: Kreistierarzt Bahnen

fü/zrer-Jork in gleicher Eigenschaft nach Flatow.

Niederlassungen: Tierarzt H. Groninger in Pöizig (Saehs.-Altenb.)‚

Dr. med. vet. Kühn in Aachen.

Apprebatlonen: Die Herren Richard Pool/i aus Bislich, Bernhard

von Zcrbom' da‘ Sposettz' aus Breslau, Richard Rö'lz aus Dannefeld,

Kasz'mir Jewasinsl:i aus Lulin in Hannover.

In der Armee: 0berveterinilr Ofi’ermann, bisher bei der Schutz—

truppe in Deutsch—Südwestafrika, im Sächsischen Garde-Reiter

Regiment wiederangestellt.

Todesfälle: Kreistierarzt, Veterinärrat Flindt-Wiedenbrllck, Stabs

veterinär a.D. Hermann Gabbey-Ohlau, Bezirkstierarzt Schmid—Vilshofen.

Vakanzen. (Vgl. Nr.1.)

Bakterieloglsohes Institut der Landwirtschaftskammer für die Rhein

provinz in Bonn: Assistent sofort. Gehalt 2200 M. Meldungen an

den Leiter des Instituts.
 

Verantwortlich ftir den Inhalt (exkl. Ineeretenteil): Prof. Dr. Schmaltz in Berlin. — Verlag und Eigentum der Verlagsbuchhandlung von Richard Schoetz inBerlin. —

Druck von W. Blixensteln, Berlin.



Die „berliner ‘Herbstliche Wochenschrift“ erscheint

wöchentlich in: Verlage von Richard Schoets in

Berlin SW.48. Wilhelmstr. 10. Durch jedes deutsche

Postamt wird dieselbe zum Preise von M. 5,- vierteljähr

lich (M. 4.83 flir die Wochenschrift, i2 Pi‘. für Bestellgeld)

frei ins Haus geliefert. (Österreichische Post-Zeitungs

Preisliste Nr. bis. Ungarische Nr. 85.)

 

Berliner

Originalbaitrlge werden mit ‘0 ll., in Pstitsats mit

U lih. für den Bogen honoriert. Alle Manuskripte,

Mitteilungen und redaktionellen Anfragen bellebe man

zu senden an Prof. Dr. Schmaltz, Berlin, Tierärzt

liche Hochschule, NW., Luisensirsße 56. Korrekturen,

Rezension-Exemplare und Annoncen dagegen an die

Verlagsbuchhandlung.
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Ausgegeben am 7. Februar.

lnhalt: Relmers: Fünfbeinige Rinder. — Rhelnhelmer: Einiges über die Vasolimente-Bengen. - Ruhiger: Schutz- und

Heilimpfungcn mit polyvalentem Kälberruhr-Serum nach Gans-Frankfurt a. M. — Bruber: Erfahrungen bei

der Behandlung des Milchfiebers. — Gutknechi: Über einen Fall von Verbrennung am Hufe des Pferdes. —

Georges: Aus der Praxis. — Coccidiosis beim Rind. — Scheel: Ein weiterer Fall von Sodomie. -- Referate:

Geerts: Über die Wichtigkeit der Durchsuchung des Mastdarms bei den verschiedenen Kolikerscheinungen beim Pferde. -—

Schipp: Über den Einfluß steriler tierischer F:'iulnisprodukte auf Milzbrandbazillen. — Schlesinger: lieilergcbnissc beim

Zuckfuß. — Reinicke: Die durch Reitereinwirkung bei unseren Dienstpferden verursachten Lahmheiten und die Mittel zu

deren Verhütung. — Wieland: Der Reitsitz der Damen nach Herrenart. — Albrecht: Versuche mit (Jolostralmilch. — Jcß:

Wochenilbersicht über die medizinische Literatur. — Tegesgeeohlchte: Verschiedenes. — Staatsveterlnlrwesen: Preuße: Die Tier

seuch'en in Deutschland 1905, — Flelechbeechau, Flelsch- und Vlehverkehr: Roth: Coenurus cerebralis im Gehirn einer (ie1use. —— Die

Ergebnisse der Schlaohtvieh- und Fleischbeschau im Deutschen Reiche im Jahre 1904. — Zwei Beichsgerichtsentscheidungen

in Flcischbeschausnchen. — Begutachtung der Grenzsperre durch die Schlachthofdircktoren. — ‘Noack: Ein Wort zum

Schlachttiermangel. — Böhme: Seltene Rinderfinnenfunde. — Verschiedenes. — Personalien. — Vakanzen.

 

Fünfbeinige Rinder.

Von stud. mod. vet. Hans Reimen-Hallo a. S.

Nächst der nur‘ ein winziges Knöchelchen darstellenden

Patella (B) ist der Femur (A) am geringsten entwickelt, da

Kürzlich wurden im hiesigen Schlachthofe zwei einem , nur das distale Endstück vorhanden ist. Dieses besitzt zwei

Jahrmarktsbudenbesitzer gepfändete Rinder geschlachtet, welche l durch eine tiefe Fossa intercondyloidea getrennte gleichgroße

von derNatur mit je fünf Beinen

beschenkt worden waren.

  

Bei dem einen dem freien Ver- 2

kehr überlassenen Rinde welches

drei Vorderbeine besaß‚ haftete das

anormale in der Gegend des Schul

terblattes, bei dem anderen, das

sich des Besitzes dreier Hinterbeine

erfreuen konnte, saß das mißgebil

dete zwischen dem linken Hinter

beine und dem Euter ohne Gelenk

verbindung frei in der Muskulatur.

Letzteres wurde, da das betreffende

Tier wegen generalisierter Tuber

kulose konfisziert worden war und

somit zur Verfügung der Schlacht

hofverwaltung stand, skelettiert,

um der Präparatensammlung des

Schlachthofes zugewiesen zu werden.

Nebenstehende Zeichnung gibt von

dem Knochenbau der 75 cm langen

als linkes Hinterbein angelegten Ex

tremität eine ungefähre Vorstellung.

 

Berichtigung.

Trotz sorgfältiger Korrektur ist in der in Nr. 5 veröffent

lichten Rede dennoch ein sinnentstellendcr Druckfehler vor

gekommen, indem auf S. 67 das Wort „lnvidia“ verdruckt ist,

und ferner auf 65 linke Spalte Zeile 14 von oben „sie“

statt „Sie“ gesetzt ist.

 

 

Condyli mit quadrantischen Gelenkfiächen und seitlichen Epi

condylen. Eine eigentliche Facies patellaris fehlt, die rudi

mentäre Patella ist vielmehr in eine vordere proximale Ver

längerung der Fossa intercondyloidea eingelagert. Vorn und

hinten befindet sich je ein deutliches Tuberkulum (l u. 2).

Körperwärts läuft derFemur in einen zizzenförmigen Stumpf aus.

Die Tibia (c) stellt einen im Querschnitt ovalen Röhren

kuochen dar, an dem die Crista tibiae fehlt. Dagegen trägt das

proximale Endstück zwei deutliche Condyli, zwischen denen sich

eine niedrige Eminentia intercondyloidea ohne deutliche Spuren

eines lateralen und medialen Tuberculum intercondyloideum er

hebt. Die Fossae intercondyloidea anteriores und Fossa inter

condyloidea posterior sind nur schwach angedeutet. Sehr stark

ladet der laterale Condylus (3) seitwärts aus. Hinten liegt

zwischen den beiden (‘ondylen eine verhältnismäßig große

Incisura interpoplitea, dieser entgegengesetzt die gut ent

wickelte Tuberositas tibiae (4) und lateral davon ein tiefer

Salons muscularis. Das distale Endstück der Tibia ist mit dem

Tarsus zu einer einzigen gelenklosen, teilweise porösen und

von einem Kanal (ö) durchzogenen

Masse verwachsen, an der nur das

Os tarsi fibulare besonders diffe

renziert ist.

Von dem Tarsus durch ein

Drehgelenk geschieden, ist der

Hauptmittelfußknochen (E) volar

plantarwärts komprimiert, gegen

das distale Endstück medialwlirts

um seine Achse gedreht und.
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zeigt eine deutliche dorsale Gefäßrinne. Das distale Endstück

ist normal entwickelt. Das mediale Os metatarsale 2 fehlt.

Die im Verhältnis zur ganzen Mißbildung recht gut ent

wickelten Phalangen weisen keine Abnormität auf.

Bei der Abtrennung der Weichteile war ich leider nicht

zugegen, ich kann daher nur bemerken, daß die Flexoren und

Extensoren der Entwicklung der Phalangen analog gut aus

gebildet waren, während die M. gentaei naturgemäß ganz fehlten.

Gefäße und Nerven waren gut entwickelt.

Während des Gehens hing die überzählige Extremität frei

in der Luft, woraus sich auch die besonders gute Ausbildung

der Hornschuhe erklären dürfte.

Einiges über die Vasolimente-Bengen.

Von Tierarzt Rheinheimer-Lambsheim.

Nachdem ich reichlich 30 Kilogramm der Bengenschen

Vasolimente in der Praxis angewandt und mit ihnen äußerst

zufrieden war, möchte ich nachstehend einige besonders be

merkenswerte Fälle anführen, um eventuell Herren Kollegen,

die dies noch nicht getan, zu Versuchen mit diesem mir jetzt

unentbehrlichen Mittel anzuregen.

‘ 1. Pferd mit Nageltritt. Das betreffende Pferd steht bei

meinem Eintreffen auf drei Beinen, das betroffene wird hoch

gezogen gehalten; es besteht hohes Fieber bei vollkommener

Appetitlosigkeit. Der Nagel war drei Tage vorher vom Eigen

tümer des Tieres entfernt werden. Nach gründlichem Nach

schneiden ergibt sich, daß das Hufgelenk eröffnet ist. Nach

ergiebiger Desinfektion mit dreiprozentiger Bacillollösung wird

dreiprozentiges Jodoformvasoliment eingespritzt und ein Druck

verband angelegt. Die Prognose muß äußerst ungünstig gestellt

werden, vom Schlachten wird jedoch vorerst abgeraten. Beim

Abnehmen des Verbandes am nächsten Tage findet sich reichlich

Synovia unter der Watte; die Therapie wird fortgesetzt, der

Druckverband jedoch dann drei Tage liegen gelassen. Dann

zeigt sich eine merkliche Abnahme des Synoviaausflusses, Patient

berührt mit der Zehe den Boden. Nach weiteren drei Wochen

wird das Pferd, nachdem es inzwischen dreitäglich mit Jodoform

vasolimenteinspritzungen weiter behandelt worden war, mit

Deckeleisen zur Arbeit verwandt.

2. Besitzer telephoniert, daß einem seiner Pferde das linke

Hinterbein stark angeschwollen sei und bittet um Besuch.

Patient ist ebenfalls nicht mehr imstande, die Extremität zu

belasten, hält dieselbe vielmehr in vollkommener Beugestellung.

Bei genauer Untersuchung findet sich auf der Beugefiäche des

Metatarsus eine kleine Wunde, und der ins Gebet genommene

Knecht erklärt nach langem Zögern, daß ihm das Tier beim

Streumachen vor zwei Tagen in die Stahlgabel geschlagen habe,

jedoch erst seit gestern abend lahme. Mit der Sonde wird fest

gestellt, daß Kron- und Hufbeinbeuger perforiert sind. Die Haut

wunde wird durch einen Kreuzschnitt etwas erweitert und aus dem

Stichkanal mit einer kleinen Sehnenpinzette einige nekrotische

Fetzchen entfernt. Hierauf wird I4prozentiges Creolinvasoliment

injiziert, ein Verband umgelegt, die Schwellung mit Burowscher

Mischung behandelt. Am nächsten Tage ist der Zustand der

gleiche und der Besitzer, der mir erzählt, daß bei seinem Vater

ein Pferd an Blutvergiftung infolge eines Gabelstiches ein

gegangen sei, ist nur schwer dazu zu bewegen, mit dem Verkauf

an den Schlächter noch einige Tage zu warten. Die Wunde

 

wird wie‘ oben weiterbehandelt und schon nach drei Tagen

teilt mir der Besitzer freudestrahlend beim Betreten des Ge

höftes mit, daß das Pferd im Stande „hiniiber- und herüber

trete“. Nach weiteren vier Tagen begegne ich dem Pferde im

Wagen, ohne mehr eine Spur von Lahmheit wahrnehmen zu

können.

3. Pferd, das zweispännig im Postomnibus geht, geht durch,

stürzt und wird von dem Handpferd auf der eben mit zer

kleinertem Basalt eingeworfenen Straße eine kurze Strecke

geschleift. Der Posthalter reinigt die auf der Vorderfläche

beider Metacarpalgelenke entstandenen Wunden in der nächsten

Ortschaft mit Creolinlösung und verbindet sie; das Pferd ist

imstande, den Heimweg anzutreten. Am übernächsten Morgen

will das Tier nicht aufstehen, und der Besitzer bittet um

meinen Besuch.

Bei der Untersuchung finde ich Patienten in hochfieberhaftem

Zustande; aus den eröffneten Gelenken quillt reichlich Synovia.

Nach gründlicher Desinfektion mit dreiprozentiger, ziemlich

heißer Lösung von Formaldehyd. saponat. wird dreiprozentiges

Jodoformvasoliment eingespritzt und diese Behandlung täglich

zweimal wiederholt. Schon am dritten Tage geht das Fieber

zurück, das Pferd, das vorher meist lag, steht mehr und nach

14tägiger Behandlung kann das Tier wieder zü leichter Feld

arbeit benutzt werden. Es bildet sich reichlich Granulations

gewebe, ohne jedoch überschüssig zu wuchern, und nach weiterer

dreiwöchiger Behandlung der nun oberflächlichen Wunden mit

Tannoform kann das Pferd wieder ohne den geringsten Nachteil

seiner früheren Beschäftigung zugeführt werden.

4. Besitzer verlangt mich, mit der Mitteilung, eines seiner

Pferde sei vor acht Tagen mit‘ den frischen Stollen in einer

Eisenbahnschiene hängen geblieben und lahme seit dieser Zeit

immer stärker. Jetzt wolle es gar nicht mehr gehen. Bei

meinem Eintreffen konstatiere ich zu seiner Überraschung jedoch

eine Vernagelung. Nach Entfernung des H0rnes, das in der

Fläche eines Talers schon unterminiert war, wird die Wunde

mit dem scharfen Löffel ausgekratzt, mit lpromilliger Sublimat

lösung gehörig desinfiziert, I4prozentiges Kreolinvasoliment auf

gegossen nnd ein mit letzterem getränkter Wattebausch auf

gelegt; darauf kommt ein Druckverband. Auch hier wurde

Heilung der aufgefrischten Wundfläche p. pr. int. erzielt und

das Pferd ging nach fünf Tagen mit einem Deckeleisen tadellos.

In zahlreichen ähnlichen Fällen hatte ich dieselben guten

Erfolge, sogar einige Male bei Sprunggelenkseröffnung infolge

von Schlagwunden, und ich schreibe dies dem Umstande zu,

daß die Vasolimente jedenfalls infolge ihrer öligen Beschaffenheit

wie kein anderes Mittel imstande sind, in die feinsten Buchten

und Winkel einzudringen und dort die in ihnen suspendierten

Mittel ihre Wirkung entfalten zu lassen.

Was andere Vasolimente betrifft, so habe ich des öftern

das 10prozentige Jodvasoliment innerlich gegen Morbus macu

losus, und zwar täglich einen Eßlöfl‘el voll in einer Flasche

Gerstenschleims, hier mit wechselndem Erfolg, angewandt. Daß

in diesen Fällen dem Jodvasoliment überhaupt eine günstige

Wirkung zugesprochen werden kann, möchte ich nicht strikte

behaupten, da ja bekanntermaßen oft sehr schwer erscheinende

Fälle von Petechialfieber überraschend schnell spontan in Heilung

übergehen. Ich möchte aber hier noch beifügen, daß ein

Nachbarkollege mir versichert, daß er bei Morbus maculosus
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mit intratrachealen Injektionen von täglich 10 g 10prozentigem

Jodvasoliment ausgezeichnete Wirkungen erziele.

Ganz hervorragende Erfolge hinwiederum erzielte ich bei

der Behandlung von Mastitiden mit dem 3prozentigen Jod

vasoliment. Selbst Fälle, an deren Heilung ich und erfahrene

Milchwirte in größeren Stallungen zweifelten (hohes Fieber,

vollständige Appetitlosigkeit, Unvermögen aufzustehen), gingen

prompt in Heilung über, ohne daß es, wie früher öfters nach

scheinbarer Heilung. ein halbes Jahr später zur Abszedierung kam.

Eine ebenso gute Wirkung entfalten in den geeigneten

Fällen infolge ihrer leichten Resorbierbarkeit Kamphor-, Ichthyol

und Quecksilbervasoliment.

Ich verwandte früher in ebenfalls großer Menge die

Pearsonschen Vasogene, und zwar mit recht guten Erfolgen.

Bedenkt man aber den nicht unbedeutenden Preisunterschied

zwischen Vasogenen und Vasolimenten bei gleicher Wirkung, so

wird der Landpraxis treibende, zumal der selbst dispensierende

Tierarzt den Vasolimenten unbedingt den Vorzug geben müssen.

Schutz- und Heilimpfungen mit polyvalentem Kälber

ruhr-Serum nach Gans-Frankfurt a. III.

Von RaebIger-Habelschwerdt.

Im Juli vorigen Jahres wurde ich nach den Gräflich H.schen

Gütern im hiesigen Kreise requiriert. Auf drei Höfen dieser

Herrschaft war etwa seit Jahresfrist das Kälbersterben zu

Hause. Alle angewandten medikamentellen- Mittel versagten.

Ich stellte die Kälberruhr fest.

Ich ordnete zunächst eine gründliche Desinfektion der

Stallungen, insonderheit der Kälberbuchten an. Hierzu ließ ich

Betalysol verwenden. — Alsdann Prophylaxe nach Poels

de Bruin: Vor der Geburt Reinigung des Hinterteils der Kuh,

Spülung der Scheide (Lysol) — die Eihänte oder Kalb dürfen

nicht mit Exkrementen der Kuh verunreinigt werden. Kalb in

sauberem Tuch auffangen. Nabel mit gekochtem Faden unter

binden, Nabelstumpf hierauf mit Teer bestreichen. Dem Kalb

wird sieben Tage lang ein Maulkorb angelegt, der nur während

des Tränkens abgenommen werden darf. Kalb bekommt die

Muttermilch in eine Flasche abgemolken. Aus jeder Zitze der

Mutter wird der erste Milchstrahl nicht in die Flasche, sondern

fortgemolken. '

Auch diese Verordnungen erfüllten nicht ihren Zweck; die

Tiere, deren Exkremente grauweiß und von fauligem Geruch

waren, verendeten nach wie vor meistens am fünften bis achten

Tage nach der Geburt.

Nun nahm ich meine Zuflucht zu dem polyvalenten Kälber

ruhr-Sernm von Gans-Frankfurt a. M. —— Ich habe bis jetzt

62 Schutzimpfungen mit je 10 ccm dieses Serums vorgenommen.

‘Von diesen möglichst in den ersten Tagen nach der Geburt

geimpften 62 Kälbern verendete nur ein Tier wieder an der

Ruhr. Ich hatte aber Gelegenheit, nachträglich festzustellen, daß

dieses Tier bereits bei der Impfung geringgradig erkrankt war,

was mir entgangen war.

Außerdem nahm ich fünf Heilimpfungen vor. Drei Kälber

impfte ich mit je 20 ccm Serum, zwei Kälber mit je 40 ccm.

Von diesen fünf geimpften Tieren genas nur ein Kalb (mit je

40 ccm geimpft), blieb aber Kiimmerer und wurde deswegen,

 

zirka sieben Wochen alt, zum Schlachten verkauft. Ich hatte

Gelegenheit, dieses Kalb nach der Schlachtung zu untersuchen.

Es war sehr mager und hatte eine auffallend schlaffe, welke

Herzrnuskulatur, sowie wässerige Beschaffenheit des Muskel

fleisches; ich ließ das Tier als zur menschlichen Nahrung un

tauglich polizeilich vernichten. H Aus obigen Ausführungen

erhellt, daß die Schutzimpfung mit dem genannten Serum als

zuverlässig empfohlen werden kann, die Heilimpfung hingegen

völlig in Stich läßt. —— Ferner ist es wünschenswert, daß der

bisherige Preis von 2,25 M. auf mindestens 1,50 M. reduziert

wird.

Erfahrungen bei der Behandlung des Milchfiebers.

Von prakt. Tierarzt Maximilian Gruber«Sonderheim (Bayern).

Mit. welchem Recht in den Beratungen des „Deutschen

Veterinärrates“ auf die Verwerflichkeit der Belehrung des Laien

über die Behandlung mit Luft bei Milchfieber hingewiesen wurde,

zeigt folgender Fall:

Vergangenen Sommer wurde ich nachts in ein ziemlich weit

entferntes Gehöft gerufen zu einer an Milchfieber erkrankten

Kuh. Das Tier, das vor einigen Tagen normal gekalbt hatte,

zeigte alle Erscheinungen hochgradigen Milchfiehers. Die

Secundinae waren bereits abgegangen. Prognose: schlecht.

Während der sofort eingeleiteten Behandlung durch die bekannte

Luftinfiltration ins Euter stellte ein an und für sich unbeteiligter,

ländlicher Zuschauer derartig auffällige Fragen über die Behand

lung mit Luft bei Milchfieber, daß in mir der Verdacht aufstieg,

der Mann sei wohl ein Pfuscher. Selbstverständlich wies ich

den wissensdurstigen Störenfried aus dem Stalle. Nachher frag

ich den Besitzer, ob dieser Mensch vielleicht etwa ein Pfuscher

sei. Nach längerem Sträuben gestand er endlich ein, daß der

Hinausgewiesene ein in der Nähe wohnender „Schweizer“ wäre,

der sich „gut“ auf die Behandlung von krankem Vieh verstände.

Auf meine Frage, was dieser „Sachverständige“ eigentlich mit der

erkrankten Kuh vorgenommen habe, teilt mir der Mann mit,

daß jener der Kuh Luft ins Euter gepumpt habe und zwar

mittelst einer gewöhnlichen Fahrradfußpumpe, an die er einen

längeren, dünnen Gummischlauch befestigt habe; in das vordere

Schlauchende habe er ein Melkröhrchen eingebunden. Hierauf

habe er fest Luft ins Euter gepumpt. Trotzdem sei aber kein

nennenswerter Erfolg eingetreten. (Wahrscheinlich getraute er

sich nicht genügend Luft einzupumpen.) -— Natürlich „belehrte“

ich den Bauern entsprechend über die „Handlungsweise“ des

Pfuschers. Am nächsten Morgen telephouierte der Bauer

freudigst, daß seine Kuh bald nach meinem Abgange wieder

aufgestanden und nun ganz munter sei; „der“ (der Pfuscher)

käme nicht mehr in seinen Stall.

Ein zweiter derartiger Fall kam mir nicht mehr vor. Es

wäre gerade in der dortigen Gegend — „Algäu“, wo Milch

fieber überaus häufig vorkommt —— ein nicht zu unterschätzender

Schaden für den Tierarzt, wenn er auf solche Weise um den

schönen Erfolg käme, für den er bei an Milchfieber erkrankten

Tieren fast durchweg garantieren kann; vom materiellen Schaden

ganz zu schweigen! Fast ebenso verwerflich wie die Belehrung

über die Milchfieberbehandlung von seiten der Tierärzte halte

ich auch den von manchen Kollegen gewohnten Gebrauch einer

gewöhnlichen Fahrradpumpe. Hierdurch wird beim Pfuscher

und Bauern nur die Lust geweckt. das gleiche zu versuchen.
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Für was haben wir denn einen so handlichen und billigen Luft

infiltrationsapparat?

Mögen diese Zeilen dazu beitragen, unserm Stande eine

seiner erfolgreichsten und schönsten Tätigkeit zu bewahren und

erhalten!

Über einen Fall von Verbrennung am Hufe

des Pferdes.

Von Tierarzt Gutknecht.

Ein zirka 5jähriges Pferd war mit beiden Hinterbeinen bis

über das Fessel in eine Aschengrube geraten, indem es den

nur dünnen Deckel derselben durchgetreten hatte. Die Asche

war zum Teil noch heiß gewesen, und es war so eine Verbrennung

entstanden, die links nicht erheblich war, am rechten Hinterbeine

jedoch als eine solche dritten Grades bezeichnet werden mußte.

Die Haut oberhalb des Hufes war in eine schwärzliche, nekro

tische Masse umgewandelt. Das Tier bekundete große Schmerzen

durch erhebliches Lahmgehen und auch dadurch, daß es sein

Futter versagte. Am folgenden Tage war die Temperatur auf

40,80 C. gestiegen. Atmung und Pulsschlag waren beschleunigt.

Das Tier bekundete starke Schmerzen und versagte das Futter

vollständig. An der schwärzlich verfärbten Kronenwulst hat

sich das Horn losgelöst; es entleert sich dort beim Druck mit

dem Finger, sowie auch beim selbsttätigen Belasten des Fußes

durch das Tier eine schmierige, schwärzliche, übelriechende

Flüssigkeit. Das Horn wird, soweit es sich von den darunter

liegenden Teilen der Huflederhaut losgelöst hat —— das sind

ca. 2 cm im Umkreis von der Krone entfernt —— weggeschnitten,

das darunterliegende Wandhorn verdünnt. Die Behandlung be

steht in täglich dreimal wiederholten ‘/‚ stündigen Sublimatbädern

und Umschlägen mit dreiprozentiger Creolinlösung.

Am nächsten Tage ist die Temperatur auf 39,6° C ge

sunken, auch ist das Allgemeinbefinden etwas gebessert. Die

Haut in der Fesselbeuge und direkt oberhalb des Hufes fängt

an, sich in Fetzen loszulösen. Die Kronenwulst präsentiert sich

als mit schmierigen, gelblichen Belägen bedeckte Masse von

roter Farbe, die in den folgenden Tagen die Neigung zu

Wucherungen bekundet. Dabei wird die Temperatur des

Patienten nach und nach wieder normal, wie denn überhaupt

sein Allgemeinbefinden ein gutes wird. Auch die Belastung

des erkrankten Fußes wird eine bessere. An Stelle der Sublimat

bäder werden nun solche mit dreiprozentiger Bazillollösung in

Anwendung gebracht, und der Verband wird unter Verwendung

von Bleisalbe angelegt. Trotzdem zeigt die verletzte Stelle

nach vier Wochen noch nicht die geringste Tendenz zur Re

generation der „Fleisch“zotten, geschweige denn zur Horn

bildung. Die Kronenwulst ist nach Abnahme des alten Ver

bandes mit. schmierigen, gelblichen, iibelriechenden Massen be

deckt und hoch gerötet, und an einigen umschriebenen Stellen

machen sich Wucherungen bemerkbar. Auch eine Behandlung

mit Höllenstein-Touchierungen und das Anlegen von Tannoform

und Mann-Verbänden vermögen das Krankheitsbild nicht günstig

zu beeinflussen.

Nach zirka sechs Wochen ging das Tier in andere Hände

über. Nach ungefähr sieben Monaten, vom Beginn der Krankheit

an gerechnet, bot der Huf folgendes Bild. Die Hornsohle und

die Hornwand bis zur Hälfte vom Tragerande an sind der ur

sprünglich normale Hornschuh von der gewöhnlichen Stärke der

 

 

Wand. Hierin scheint die obere Hälfte des Hufes hineingesteckt

zu sein. Auch hier ist die Huflederhaut überall von Horn

bedeckt. Dieses ist jedoch so dünn, daß es sich mit dem Finger

eindrücken läßt. Das Pferd kann dabei ganz gut auftreten,

und der Besitzer behauptet sogar, er habe das Tier bereits im

Acker zu leichter Arbeit verwandt.

Leider kam mir nun das Tier aus den Augen. Erst vor

kurzem sah ich es zufällig wieder. Bereits nach zirka einem

Jahre soll der Huf wieder vollkommen normal geworden sein,

was er auch jetzt noch ist. Nur eine etwas steilere Winkelung

zum Erdboden macht sich bemerkbar. Auch scheint der Huf

etwas enger geworden zu sein.

Die Regenerationsfähigkeit der hornerzeugenden Teile des

Hufes beim Pferde scheint also eine ganz erhebliche zu sein.

Der Vorgang hierbei ist anscheinend ein ähnlicher, wie man ihn

am menschlichen Nagel beobachten kann. Zuerst bildet sich

eine ganz dünne Hornschicht, die dann durch Nachschieben von

der Matrix her nach und nach die normale Stärke erlangt.

Aus der Praxis.

Von Vcterinürassessor Georges-Gotha.

l. Steinöl bei Tympanltls.

Es ist ein allgemein verbreiteter Gebrauch auf dem Lande,

aufgeblähten Kühen einige Löffel Steinöl mit Branntwein ein

zugeben, und die betr. und in Bauernwirtschaften durch Hausierer

verbreiteten Bücher über Tierbehandlung schreiben diese Be

handlung, neben verdünnten Salmiakgeisteingiissen usw. usw.

meist als Hauptmittel vor. Selbst die tierärztlichen Lehrbücher

führen das Steinöl als Heilmittel an, ohne darauf hinzuweisen,

daß im Falle einer Notschlachtung das Fleisch des betreffenden

Tieres beim Kochen einen mehr oder weniger intensiven Steinöl

geruch und Geschmack annehmen kann und so meist für un

genießbar oder wenigstens für minderwertig erklärt werden muß.

Es bleibt deshalb bei jedem derartigen Fall dem Fleisch

beschauer, der dem Gesetz nach (ä 40) ein solches Schlacht

stück, wenn es kurz nach dem Aufblähen bis zu 12 Stunden

geschlachtet worden ist, als tauglich zum Genuß freigeben

kann, nichts anderes übrig, als stets, ehe er seine Abstempelung

vornimmt, die Frage an den Besitzer zu richten, ob Steinöl

oder Salmiakgeist oder sonst ein leicht ins Blut übergehendes

Geruchmittel eingegeben werden ist.

Vielfach wird der Beschauer belogen und da man am rohen

Schlachtstück meist wenig durch den Geruch ermitteln kann, so

ist vorsichtigerweise in solchen Fällen, will man ganz sicher

gehen, die Kochprobe vorzunehmen.

Beim Verkauf muß alsdann, nach Feststellung abnormer

Gerüche im geringen Maße, der Steinöl- oder Salmiakgeruch

bekannt gegeben oder das Schlachtstück im hochgradigen Falle

verworfen werden. —

II. Protargoi.

Das Silberpräparat Protargol verdient in seiner geradezu

überraschenden Heilwirkung bei Fisteln einen ausgezeichneten

Ruf. Im herzoglichen Marstall hatte sich ein Damenreitpferd

eine Quetschung des Widerristes zugezogen. Von dem betr.

Reitknecht in der ersten Zeit verheimlicht und alsdann längere

Zeit selbst behandelt, war die Quetschungsflüssigkeit in Eiterung

übergegangen und hatte schließlich sich versenkt und eine hand

große Höhlung gebildet, die nach Öffnung die Köpfe der beiden



7. Februar 1907. BERLINER TIERÄRZTLICHE WOCHENSCHBIFT. 83

Rückenwirbelfortsätze in kariöse Mitleidenschaft gezogen zeigte.

Nach ausreichender Desinfektion der Höhlung und Auskratzen

der kariösen Enden der beiden Fortsätze wurde die beträcht

liche Wunde mit 3proz. Protargollösung ausgespült und mit

in diese Lösung getauchter Watte täglich verbunden. Nach

Verlauf von wenigen Tagen schon konnte ein gutes Aussehen

der Wunde und Abstoßen der kariösen Stellen beobachtet

werden. Nach weiteren zehn Tagen fühlte man ein glattes

Überwachsen der Knochenfiächen, die ziemlich große Wunde

heilte zusehends, so daß das Protargol in Pulverform ausgestreut

und eingeblasen werden konnte, und nach vier Wochen war der

bedenkliche Schaden aufs beste geheilt.

Bei einem Arbeitspferd eines Rittergutes hatte sich infolge

Vernachlässigung eines Nageltritts eine Verjauchung im Innern

des Hufes herausgebildet, die schließlich sich an der hinteren

Hufkrone Öffnung verschaffte und das Tier seit Wochen un

brauchbar gemaoht hatte. Mit der Sonde konnte man durch den

ganzen Huf hindurch. Ausspülungen mit 3 proz. Protargollösung

heilten diese häßliche Fistel innerhalb 14 Tagen, so daß von

da an das Tier wieder beschlagen und auf der Landstraße im

leichten Zug gebraucht werden konnte.

Auf einem Gute trat Panaritium unter den Kühen auf. Bei

drei Stück waren erhebliche Fistelgänge ins Innere der Klauen

festzustellen. Nach gründlichem Fortnehmen des betreffenden

Klauenhorns wurde mit 3 proz. Protargollösung ausgespritzt und

verbunden, und alle drei Patienten in vier Wochen mit gutem

Erfolg behandelt.

Eine wertvolle Zuchtstute war von einem Knecht mit der

Streugabel in das Fesselgelenk gestochen worden, so daß die

Geleukfliissigkeitherauslief. Eine ~dreiwöchentliche Behandlung

des betreffenden Sachverständigen hatte Heilung nicht bringen

können, im Gegenteil, das Gelenk war noch an drei Stellen auf

gebrochen und trat aus diesem Synovia heraus. Das junge

Tier war dem Roßschlächter bestimmt. Der Besitzer, der das

wertvolle, tragende Zuchtstück gern retten wollte, ersuchte mich

um meine Ansicht; ich empfahl nach stattgehabter Untersuchung

Ausspiilung von 3 proz. Protargollösung, und vom Tage ab trat

bei allen Öffnungen Nachlaß des Ausflusses der Gelenkflüssigkeit

und auffällige Veränderung der Wundflächen ein. Jetzt-nach

vier Wochen ist das Tier geheilt.

Coccidiosis beim Rind.

Von S. in Z.

In der milzbrandartig geschwollenen Milz einer außerdem

normal gesunden geschlachteten Kuh fand ich bei der mikro

skopischen Untersuchung zahlreiche Coccidien. Dieselben waren

eiförmig und zeigten an einem Ende eine deckelartige Ein

senkung.

Ein weiterer Fall von Sodomie.

Von Tierarzt W. Schaaf-Hochheim a. M.

Vor etlicher Zeit wurde ich an einem Montag zu dem

Gastwirt B. in E. gerufen, mit dem Ersuchen, seine Ziege zu

untersuchen. Das Tier stand müd und traurig und mit gesenktem

Kopf da und stierte in die Stallecke. Die Temperatur war

normal; die Scham war geschwollen und stark gerötet. Beim

Öffnen der Schamlippen fanden sich in der Schleimhaut zahl

 
reiche Blutungen, einige kleine mit Blut und Schleim beschmutate

Risse und der ganze Vorhof stark geschwollen. Ich verordnete

Ausspiilungen mit 1 proz. Alaunlösung, und nach etlichen Tagen

war das Tier wieder genesen.

Auf mein Befragen teilte mir sodann der Besitzer folgendes

mit: Als er Sonntag nacht gegen 12 Uhr das Tor schließen

wollte, hörte er im Ziegenstalle ein klägliches Meckern. Er

öffnete den Stall und fand beim Laternenschein in der Ecke

des Stalles in halb liegender, halb stehender Stellung einen

Mann, der soeben seinen Geschlechtsteil in die Scheide der

Ziege eingeführt hatte. Der Besitzer machte am andern Morgen

sofort Anzeige, und der sonst als fleißiger und nüchterner

Arbeiter bekannte Mann wurde verhaftet. — Unter den gleichen

Anzeichen waren dem Besitzer innerhalb fünf Wochen zwei

Ziegen, und zwar jedesmal am Montag, verendet, ohne daß er

sich die Todesfälle erklären konnte. Nunmehr wurde aber fest

gestellt, daß jedesmal an dem vorhergehenden Sonntag abend

der betreffende Arbeiter als einer der letzten Gäste die Wirt

schaft verlassen und sich in den Ziegenstall begeben hatte.

Referate.

Über die Wichtigkeit der‘ Durchsuchung des Mastdarms

bei den verschiedenen Kolikerscheinungen beim Pferde.

Von G e e rt s.

(Annsles de Bruxelles, August 1906.)

Damit man sich Aufschluß verschaffe über ihre Ursache,

die oft eine ganz besondere Spezialbehandlung erheischt, soll

man bei jeder Kolik unbedingt eine regelrechte Darmexploration

vornehmen. Der Verfasser zeigt die Wichtigkeit dieser an drei

Fällen, die er zu beobachten die Gelegenheit hatte.

Erster Fall. Ein Pony-Wallach wird auf der Straße

plötzlich von sehr heftiger Kolik befallen. Nachdem er erst

drei Stunden herumgeführt, kräftig frottiert und ihm sogar ein

„alle Leiden heilender Einschnitt“ ohne den geringsten Erfolg

gemacht werden war, wird der Verfasser hinzugerufen. Er

findet das Tier auf dem Rücken liegend vor, wie es mit den

F'üßen in der Luft herumschlägt. Als es mit Mühe aufgetrieben

war, zeigt es alle Zeichen einer heftigen Kolik. Unter Drücken

auf den Hinterleib stellt es sich hin, wie wenn es harnen wollte.

Beim Eingehen mit der Hand in den After stößt der Verfasser

auf ein Hindernis, über das er nicht hinwegkommen kann, und

das er sofort als die prall gefüllte Blase erkennt. Diese hat

sich durch die Überfüllung weit ausgedehnt und ist durch den

Druck, den das Tier zu ihrer Entleerung ausgeübt hat, fast

ganz in das Becken zuriiokgedrückt werden.

Da, um das Leben des Tieres zu retten, die Blase sofort

geleert werden muß, und der Verfasser nur den Trokar des

Aspirators von Dieulafoy bei sich trägt, so macht er mit

diesem einen wagerechten Einstich durch die untere Mastdarm

wand hindurch 7#8 cm in die vor der Hand liegende Blase

hinein, aus welcher im starken Strahl 5—6 Liter Harn heraus

fließt so lange bis sie schlaffer geworden und etwas mehr vorn

in die Bauchhöhle gleitet. Durch methodisches Drücken und

Kneten der Blase mit der Hand löst sich der Krampf ihres

Schließmuskels, so daß das Tier anfängt zu haruen und sie sich

ganz entleert und das Tier bald wieder gesund ist.

Durch zu langes Zurückhalten des Harnes war eine Lähmung

der Muskelhaut der Blase eingetreten gewesen, und hat der Be

‘Ü



84 BERLINER 'I'IERÄRZ'I‘LICHE WOCHENSCHRIFT. N0. 6.
 

sitzer selbst erklärt, daß das Pony vor dem Wagen nie harne,

sondern immer erst, wenn es ausgespannt sei, an diesem Tage

sei es aber sehr lange eingespannt gewesen.

Zweiter Fall. Ein frisch importierter Shetlands-Ponyhengst

hatte im Kehlgang und im Schlundkopf mehrere rezidivierende

Drüsenabszesse gehabt, die vom Verfasser entleert worden

waren, als das Tier auf einmal sehr schmerzhafte Kolikanfälle

bekam. Als er hinzukommt, hat es seit 36 Stunden keinen Kot

mehr abgesetzt, es hat den Bauch gespannt und ist auf beiden

Seiten anfgetrieben. Die Umgebung des Afters ist geschwollen.

Bei der Exploration des Mastdarms stößt die Hand in einer

Tiefe von 10—15 cm auf eine fluktuierende, an der Decke des

Beckens hängende Geschwulst. Durch Drücken mit der Hand

wird die Geschwulst, die nichts anderes als ein großer Abszeß

ist, zum Platzen gebracht und es entleert sich daraus eine

große Menge gelben, ziemlich flüssigen Eiters in den Mastdarm.

Noch ein zweiter Abszeß findet sich 5——6 cm vor diesem, oben

und etwas seitwärts vom Beckeneingang, der nur durch starkes

Stoßen mit dem Zeigefinger aufgestoßen und zur Entleerung

gebracht werden kann. Sofort geht eine große Menge mit Eiter

und Blut überzogener Kotballen ab. Beide Abszesse zusammen

haben etwa 600 g Eiter enthalten.

Die weitere Behandlung bestand in aufweichenden Klystieren

und in Bähungen der Lenden und Kruppenpartie, worauf das

Tier bald genaß.

Die Kotverhaltung war nur durch die in das Lumen des

Mastdarms hineinragenden vereiterten Kreuzbeindrüsen und

durch die Schmerzen bewirkt, die das Tier beim Drücken auf

den After zum Kotabsatz hatte.

Dritter Fall. Der Verfasser wird zu einer Schimmelstute

gerufen, die schon den ganzen Tag an intermittierenden Kolik

anfällen litt. Die Flanken sind gespannt und hart. Der After

und die Umgebung der Scham sind geschwollen und sind, sowie

die Schweifwurzel, mit einer großen Menge kleiner, höckeriger,

melanotischer Geschwüre besetzt. Schon seit drei Wochen soll

die Stute nicht mehr regelmäßig Kot absetzen können, und sollen

die Kotballen nicht von mehr oder weniger kugeliger Form,

sondern lang, dreikantig und sehr hart gewesen sein. Bei der

Durchsuchung des Darmes, die er sofort vornehmen will, bringt

er die Hand kaum bis zur Handwurzel in den After hinein und

findet den Mastdarm voll von großen höckrigen Geschwülsten,

die sein Lumen von allen Seiten her verstopfen, so daß er nicht

imstande ist, hindurch zu kommen. Er ratet, das Pferd sofort

zu schlachten.

Das Fleisch hat ein widerliches Aussehen und ist überall

von kleinen melanotischen Granulationen ‘durchsetzt. Der Ver

lauf der Lymphgefäße ist durch schw'arze höckerige Knoten ge

kennzeichnet. Die Milz urid die Leber sind sehr umfangreich

und voll besetzt von großen, melanotischen, dunkelschwarzen

Massen. Alle Lymphdrüsen zeigen die gleiche Veränderung.

Am Beckeneingang sitzt eine große Menge dieser Ge

schwülste, die das Ende des Mastdarms zusammengedrückt und

dadurch die Kotverhaltung bewirkt haben.

In den Lungen, in den Lymphdflisen des Brustkorbs und

sogar im Milchbrnstgang finden sich die gleichen Geschwülste,

ja kein einziges Organ ist frei davon.

Die Exploration des Mastdarms hat in diesem Falle dem

Verfasser die Diagnose gesichert, Helfer.

 
[Aus dem Veterinär-pathologischen Institut zu Gießen (Prof. Dr. Olt).]

Über den Einfluß steriler tierischer Fäulnlsprodnkte

auf Milzbrandbszlllen.

Von Tierarzt C. Schipp in Biebrich.

(Deutsche tierürztl. Wochenschrift 1908, Nr. 53 u. SA.)

Auf Grund seiner umfangreichen Versuche kommt Sch. zu

folgenden Schlüssen:

1. Kadaverjauche, die durch Filtration mittelst Tonzellen

keimfrei gemacht wird, hat je nach dem vorausgegangenen

Fäulnisprozeß für den Milzbrandbazillus verschiedengradige

bakterizide Eigenschaften, die durch Erhitzen bis zu 100° C

nicht zerstört werden.

2. Milzbrandsporen

trächtigt.

3. Gasförmige Fäulnisprodukte hemmen die Vegetation der

Milzbrandbazillen und ihre Sporulation nicht.

4. Milzbrandbazillen, die der Einwirkung von Fäulnis

produkten einige Zeit (24—48 Stunden) ausgesetzt werden,

zeigen, wenn sie diesen Zustand überleben, nach einer Über

tragung auf günstige Nährsubstrate eine verminderte Wachstums

energie; durch Tierpassage werden jedoch die früheren Eigen

schaften wiedererlangt.

werden durch Jauche nicht beein

5. Wird keimfreie Kadaverjauche mit geeigneten flüssigen

Nährsnbstraten gemischt, dann wachsen die Bazillen in diesen

Medien zwar unter Involutionserscheinungen weiter, ohne indes

in ihrer Virulenz beeinträchtigt zu werden.

G. Hinreichend abgebaute, unverdünnte

hemmen die Sporulation der Milzbrandbazillen.

Janchefiltrate

7. Steriles Jauchefiltrat, wirktzwar je ‚nach dem.(ir‚a‚d‚ der,

vorausgegangenen Fäulnis inkonstant, tötet aber im allgemeinen

die in Organen enthaltenen Milzbrandhazillen vor Ablauf von

24 Stunden.

8. Jauchefiltrat tötet in Gemischen mit Milzbrandblut

innerhalb 2—3 Stunden die Bazillen so wirksam ab, daß

in Aussaaten auf Gelatineplatten nur vereinzelt Kolonien ent

stehen.

9. Auch in Gewebsstückchen von Milzbrandmäusen werden

die Bazillen durch Einwirkung steriler Jauchefiltrate abgetötet.

Es finden sich jedoch noch nach 24 stündiger Einwirkung ver

einzelt noch lebende Bazillen vor, die sich nach der Verimpfung

in die Unterhaut von Mäusen vorübergehend vermehren, ohne

jedoch eine tödliche Infektion herbeizuführen.

10. Es empfiehlt sich daher, bei diagnostischen Impfversuchen

mit milzbrandverdächtigem oder bereits faulem Material inner

halb der ersten 24 Stunden eine Untersuchung der'lnokulations

stelle der Impftiere vorzunehmen.

11. Mäuse, die eine solche Impfung überstanden haben,

sind für virulente Milzbrandbazillen nicht immun.

12. Steriles Jauchefiltrat schmilzt die abgetöteten Milzbrand

bazillen, sowohl freiliegende, als auch die in Geweben ent

haltenen, ein. Diesen Vorgang kann man in verschiedenen

Phasen unterbrechen, wenn die Jauche durch andere indifferente

sterile Flüssigkeiten, z. B. Nährbouillon, extrahiert wird.

13. Die durch sterile Fäulnisprodukte bei Milzbrandbazillen

erzeugten Formen des Zerfalles stimmen mit den in faulenden

Milzbrandkadavern vorkommenden vollkommen überein.

Rdr.
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Heilergebnisse beim Zuckfuß.

Von S. Schlesinger, k. u. k. Tierarzt im 27. Div.-Art.-Regt.,

Königgrätz.

(Ostern Monatsschr. f. 'l‘lerh. 1906, Nr. 11.)

S. hatte Gelegenheit, bei fünf Pferden den sogenannten

wahren Zuckfuß durch Operation zu behandeln, jedoch mit un

gleichem Erfolg. Bei drei Pferden wurde die erkrankte

Extremität nach aufwärts und außen gezogen, so daß man von

der Seite die Hufsohle sehen konnte. Bei diesen Tieren zeigte

sich bereits nach ca. drei Wochen ein ganz auffallender Erfolg,

und nach 8——10 Wochen erschienen sie gesund. Die beiden

andern Pferde ließen wohl die hochgradig zuckende Bewegung er

kennen, jedoch nur nach aufwärts ohne seitliche Abweichung.

Diese beiden Operationen ergaben ein negatives Resultat,

höchstens vorübergehende, geringe Besserung. Der Autor ver

mutet, daß in den drei ersten Fällen eine Verkürzung des

seitlichen Zehenstreckers die Krankheitsursache war, in den

zwei andern der Sitz des Leidens sich an einer andern Stelle

befand. Hier könnten weitere Publikationen bezüglich der

Symptome und des Operationserfolges einzelner Fälle vielleicht

von Vorteil werden. -— S. operiert am stehenden, gebremsten

Tier. Nachdem die Operationsstelle vorbereitet ist, wird die

Haut durch Cocaininjektion lokal anästhesiert. Ein Aufhälter

hebt den kranken Schenkel auf, indem er sich zwischen beide

Hinterbeine stellt, und streckt ihn im Sprunggelenk soweit als

möglich, nachdem das Tenotom unter der Sehne aufgerichtet ist,

wodurch sich die Sehne unter hörbarem Knirschen von selbst

zerschneidet. Richter.

Die durch Reitereinwirkung bei unseren Dienstpferden

verursachten 'Lahmheiten und die Mittel zu deren

Verhütung.

Von Stabsveterinär Reinicke.

(Zeitschr. f. Veterinärk. 1906, S. 145 n, 193.)

Da durch bloßes Betrachten ein Eindringen in den Zu

sammenhang der beim Reiten sich abwickelnden Vorgänge nicht

ermöglicht wird, hat R. sich in vorliegender Arbeit, welche sich

namentlich mit der Art und Weise der Beanspruchung des

Pferdes -— speziell seiner Beine -— durch den Reiter beschäftigt,

gewisser Hilfsmittel bedient, der photographischen Moment

aufnahme, der Wage (Beobachtung von Belastungsunterschieden

zwischen Vor- und Nachhand) und mechanische Nachbildungen

von Reiter und Pferd für psysikalische Experimente. R. führt

den Pferdekörper auf die einfachste Form der Tragevorrichtung,

einer Brücke zurück; die Beine sind die den Briickenbogen

tragenden Pfeiler, Kopf und Hals bilden einen Hebelarm, der

Belastungsunterschiede zwischen Vor- und Nachhand regelt und

auf die Tragfähigkeit des Rückens einwirkt. Das für die Reit

knnde höchst wichtige Naturgesetz lehrt, daß die verschiedenen

Kopf- und Halsstellungen und -bewegungen, mögen sie nun

seitlich oder auf-, vor- bzw. abwärts erfolgen, eine ständige

Wechselwirkung in der Belastung zwischen Vor- und Nachhand

unterhalten, und zwar in der Weise, daß bei enger Haltung und

den gebogenen Lektionen Mehrbelastung und bei weiter bzw.

der Geradeausstellung Minderbelastung der Nachhand besteht.

R. beobachtete Mehrbelastung der Nachhand bis zu 24 kg bei

enger, erzwungener Haltung. Momentaufnahmen beweisen die

bei dieser engen, erkünstelten Haltung eintretende verstärkte

Inanspruchnahme der Nachhaud sehr gut, indem sie ein weit

stärkeres Durchtreten im Fesselgelenk erkennen lassen als bei

 

weiter Haltung. Bei Ausbildung der Pferde für den Reit

dienst muß hierauf gebührend Wert gelegt werden. Das Pferd

muß in „Losgelassenheit“, in selbstgewähltem Gleichgewicht

sich fortbewegen können, damit keine unzweckmäßige Änderung

in der Schwerkraftwirkung auf Knochen, Sehnen, Bänder eintritt,

deren Folge Gelenk-, Knochenhaut-‚ Sehnenentziindungen sein

würden.

Die Reitinstruktion lehrt am besten, wie die Reiter

einwirkungen in allen Fällen am zweckmäßigsten zu erfolgen

haben. Mit seinen Ausführungen über Pferdemechanik hat

R. bezweckt, den Inhalt der Reitinstruktion durch Anschauungs

mittel zu erläutern. 15 schematische Abbildungen erleichtern

das Verständnis für die Darlegungen Reinickes. Richter.

Der Reitsitz der Damen nach Herrenart.

Von Tierarzt Wieland-Penkun.

(Zeitschrift für Gestütkunde 1906, Heft 9.)

Verf. bespricht vom tierärztlichen Standpunkt aus den bis

herigen Reitsitz der Damen. Nach seiner Ansicht bedingt der

letztere Nachteile für das Pferd und für die Reiterin. Durch

die ungleiche Verteilung der Last und dem erforderlichen festen

Anziehen des Sattelgurtes werden leicht Quetschungsentzündungen

(Satteldrücke) verursacht; die Wirbelsäule wird nach rechts

verdrängt und die Atmung wird erschwert, da die linksseitigen

Zwischenrippenmuskeln durch die sie bedrückende Last an der

Ausübung ihrer Tätigkeit gehindert werden. Die Reiterin

dagegen nimmt eine gezwungene, unnatürliche Haltung an, da

sie ständig mit einem hochgezogenen Knie im Sattel hängen

muß. Ihr Körper ist etwas nach links gewendet, und sie muß

beim Ausblick in gerader Richtung des gerittenen Pferdes Kopf

und Hals nach rechts drehen.

W. verteidigt daher den jetzt in die Mode gekommenen

Herrensitz der Damen und meint, daß das Publikum, sobald die

Frage der erforderlichen Toilette (zweigeteilter Rock) genügend

geregelt ist, sehr bald seine Ansicht über sogenanntes un

ästhetisches Aussehen des Damen-Herrensitzes ändern wird.

J. Schmidt.

Versuche mit (‘olostralmilch.

Von Professor Albrecht.

(Wochenschrift für Tierheilkunde und Viehzucht, 50. Jahrg., Nr. 31.)

Die Zusammensetzung der Colostralmilch der Kuh weicht

in hohem Grade von derjenigen der gewöhnlichen Kuhmilch ab,

und zwar bezieht sich diese andere Beschaffenheit auf Gehalt

an Trockensubstanz, Albumin, Zucker, Fett und Salzen. Nach

A. beträgt das spezifische Gewicht des Colostrums 1090, das

der gewöhnlichen Milch 1033. Die von jeher dem Colostrum

zugeschriebene abführende Wirkungsweise wird von manchem

Autor bestritten, der den nach der Geburt beschleunigten Ab

gang von Darmpech lediglich dem Druck des Zwerchfelles auf

die Eingeweide und dem höheren Blutgehalt der Verdauungs

organe beim Neugeborenen zuschreibt.

A. stellte seine Versuche derart an, daß er Saugkä.lber,

welche er bereits durch gewöhnliche Milch ernährt hatte, mit

Colostrum füttern ließ. Das Resultat ergab einwandfrei, daß

eine abführende Wirkung tatsächlich geäußert wird.

Über die Stoffe, welche, im Colostrum enthalten, die eben

erwähnte Wirkungsweise veranlassen, bestehen ebenfalls noch

Zweifel. Die einen bezeichnen als wirksame Bestandteile

phosphorsauren Kalk, Chlornatrium und Chlorkalium: die anderen
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schreiben dem hohen Albumingehalt die Veranlassung zu. A.

neigt nun zu der Ansicht, daß vielleicht das Fett der Colostral

milch, welches sich doch anders beschaffen zeigt als die Butter,

eine die Peristaltik steigernde Eigenschaft besitzt. Hierüber

Versuche anzustellen, soll die nächste Aufgabe sein.

J. Schmidt.

Wocheniibersicht über die medizinische Literatur.

Von Dr. P. Maß-Charlottenburg,

Königlicher Kreistierarzt.

Therapeutische Monatshefte, Heft I, Januar 1.907.

Beitrag zur Klinik der Zwerchfellsllhmunu; von J. Ohm. ——

Ohm beschreibt einen mit Zwerchfellslähmung verbundenen

akuten Gelenkrheumatismus, welcher auf einer Neuritis rheumatica

beider Phrenici beruht. Während der Rheumatismus schnell

abheilte, blieb die Nervenlähmung bestehen. Des weiteren teilt

er drei Fälle von Pleuritis bzw. Pneumonie mit Pleuritis mit,

zu denen eine einseitige Zwerchfellslähmung hinzutrat. In zwei

Fällen trat Heilung ein, in einem blieb die Lähmung bestehen.

(Zeitschr. f. klin. Medizin, 59. Bd., S. 521.)

Zur Behandlung des traumatischen Tetanus; von Dr. Fried

länder, Frankfurt a. M. — Verfasser schildert einen Fall von

Tetanus, welcher eine 11 Tage lange Inkubationsdauer hatte,

ein drei Tage langes Ansteigen und dann nach einer subkutanen

Injektion von Behrings Tetanusantitoxin zugrunde ging. Ver

fasser kann sich daher der mehrfach geäußerten Ansicht von

der Unschädlichkeit des Antitoxins nicht anschließen.

Über iicfehehandlung bei Hautkrankheiten; von Dr. E. Saal

feld. — Bierhefe ist inkonstant und hat auch oft unangenehme

Nebenerscheinungen. Saalfeld hat deshalb in zirka 60 Fällen

ein Präparat angewandt, dem diese unangenehmen Neben—

erscheinungen abgehen; es ist dies das „Furonculine“ von der

Fabrik La Zjema (Montreux-Clarens). In Fällen von Akne und

Furunkulose fand sich eine Besserung.

Beruhigende und stärkende Arzneiverordnung bei

schiedensten nervösen Schwächezuständen; von Professor Dr.

C. Strzyzowski (Lausanne). — Verfasser fand die Mischung

von pyrophosphorsaurem Eisen, salzsaurem Chinin und Brom

natrium als sehr gut in Fällen von Nervosität, Blutarmut und i

den ver

Müdigkeitsgefühl. Die Arznei wird in folgender Weise ver

schrieben:

Rp.: Natrii bromati 8,0

Aquae destillatae 40,0

Sirupi Corticis Aurantii 20,0

Spiritus rectificatissimi 10,0

Misce et agitando adde Solutionem:

Chinini hydrochlorici 1,0

Aqua destillatae 40,0

Sirupi Corticis Aurantii ‘20,0

Misce et adde Solutionem:

Ferri pyrophosphor. c.

Ammonio citrico 4,0

Aquae destillatae 40,0

Solve leni calore tum adde:

Sirupi Corticis Aurantii 40,0

DS. 2- bis 3mal täglich während der Hauptmahlzeiten

1 Teelöffel bis 1/2 Eßlöffel mit Wasser verdünnt zu nehmen.

Verordnung von glyccrlnphosphorsauren Salzen. Die Glycero

 

phosphate sollen nach Tunnicliffe ähnlich wie Lecithin wirken.

Calcium glycerinophoricum ist ein weißes, in kaltem Wasser

lösliches, in Alkohol unlösliches Pulver. Es wird in folgender

Weise verordnet:

Dosis 0,2—1,0 8mal täglich während der Mahlzeiten.

Calcii glycerinophosphorici 0,2—0,5

Seminis Strychni pulv. 0,02

Albuminis Ovi sicci 0,1

M. f. pulv. D. tal. dos. N0. X ad capsulas amylaceas. S.

während der Mahlzeiten ein Pulver zu nehmen.

Calcii glycerinophosphorici . 10,0

Natrii glycerinophosphorici 6,0

Ferri glycerinophosphorici 4,0

Tincturae Strychni . gtt. XXX

Pepsini . 3,0

Maltin 1,0

Tincturae Kola . 20,0

Sirupi Ceras0rum ad 500,0

DS. 3 mal täglich 1 Eßlöffel voll in einem Weinglase

Wasser zu nehmen.

Calcii glycerinophosphorici

Sirupi Aurantii Corticis Efa‘ 50,0

Vini Chinae

Vini Kola . . . . , E’), 200,0

MDS. 3mal täglich während der Mahlzeit 1 Weinglas

voll zu nehmen.

Natrium glycerlnophosphorlcum ist eine leicht kristallinische,

beim Erwärmen aber wieder klar werdende, mit Wasser in

jedem Verhältnis mischbare Masse. Das Präparat ist zur sub

kutanen Anwendung geeignet. Anwendung: Dosis ist 0,2 in

Kochsalzlösung. . .

Natri glycerinophosphorici 1,0

Solut. Natrii chlorati (0,6 proz.) 5,0

MD. Täglich 1 Spitze zu injizieren.

Chininum glycerinophosphoricum. Weiße, in etwa 740 T1.

kaltem, 160 T1. siedendem Wasser und in 95 Teilen Alkohol

lösliche Masse. Dosis ist 0,1—0,2 vor den Mahlzeiten 2——3 mal

täglich in Pillen.

Chinini glycerinophosphorici

Succi Liquiritiae

Pulv. Radicis Liquiritiae q. s.

f. pil. Nr. 50 Consperge

DS. 2—3 mal täglich 1—2 Pillen zu nehmen.

Fortschritte der Medizin Nr. 29.

Warum trübt sich der Harn beim Kochen? von Malfatti. In

den Beitr. z. chem. Physiol. u. Pathologie schreibt Verfasser

über diese Frage, daß der Harn zuweilen spontan trübe entleert

wird und beim Stehen sich klärt. Ebenso kann schwach saurer

Harn beim Kochen sich trüben und beim Stehen allmählich

wieder klar werden. Die Kohlensäure ist sicher nicht die

Ursache, weil dann ein Klarwerden unerklärlich wäre. Malfatti

stellte auch fest, daß beim Trübwerden des Harns keine Änderung

der Reaktion vorgeht. Es dissoziiert sich nämlich elektrolytisch

das sekundäre Phosphat in 2 Na und HP.0.,. Beim Erkalten

stellt sich allmählich der frühere Zustand wieder ein.

.lfiinchener illedz'zz'm'sche lVochensc/zri/‘t 1\'r. 52.

Zur Pathogenese der Kolikschmerzen; von Wilms-Leipzig.

Wilms erläutert in den Mitteilungen aus den Grenzgebieten

der Medizin und Chirurgie seine Auffassung über Kolikschmerzen.

Der Kolikschmerz entsteht nach W. bei Zerrung des Mesenteriums.
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Eine solche kommt zustande, wenn eine größere Darmstrecke

sich gleichzeitig kontrahiert und in ihrem Bestreben, sich dabei

gerade zu richten, durch das Mesenterium gehindert wird.

Gallensteinkolik erklärt sich hauptsächlich durch Dehnung der

Gallenblase.

Deutsche .‘llezlr'xinische Wochenschrift Nr. 52.

Alkoholabstinenz bei Herzkranken; ‘von Galli. (Riform. med.

Nr. 48.) Alkohol führt zur Herzerweiterung und setzt den

Blutdruck herab. Die unmittelbar nach Alkoholgenuß auftretende

exzitierende Wirkung ist nur vorübergehend. Jedenfalls sind

andere Herztonica vorzuziehen.

Chinosol und Nystsgmus toxicus; von Weyl. Weyl teilt die

vergleichenden Versuche mit über die Giftigkeit von Lysol,

Chinosol und Kresol. Er findet, daß Chinosol unter Umständen

ebenso giftig ist wie Lysol. Dabei beobachtete er nicht selten

bei subkutaner oder intraabdomineller Beibringung von Chinosol

das Auftreten von Nystagmus. den er für toxisch hält.

Deutsche McdixinaI-Zcilung Nr. 100.

Über das Verhalten des Spelchels gegen Bakterien; von Dr.

Clairmont. — In der Mundhöhle, so gibt Verfasser an, sind

zunächst schlechte Existenzbedingungen für Bakterien, ferner

werden sie durch den Speichel immer mechanisch fortgeschwemmt.

In der Mundhöhle hat also der Organismus einen Selbstschutz

gegen Bakterien, den man noch dadurch unterstützen kann, daß

man die Speichelsekretion anregt.

Oysticercus Im Auge mit Beobachtung eines Falles im Glas

körper‘; von Dr. Blazek. -— In der Wien. med. Wochenschrift

36/06 teilt Verfasser folgenden Fall mit. Ein Infanterist wurde

mit Zeichen einer Neuroretinitis eingeliefert. Trotz Schmierkur

ging der Prozeß weiter. Am 20. Oktober wurde‘ folgender

Befund erhoben: Etwa 11/2 Papillenbreiten von der Papilla nach

innen unten prominierte in den Glaskörper ein scharf begrenztes,

papillengroßes, rundliches Gebilde, dessen Oberfläche blauweiß

war und perlmutterartig glänzte, während der Rand in den

schönsten Regenbogenfarben spielte. In der oberen Hälfte

dieses Gebildes war ein lichter Fleck sichtbar, der sich in der

Richtung gegen den oberen Rand hin und her bewegte. Es

gab wellenförmige und springende Bewegungen; von der Netz

hautabhebung war nichts mehr zu sehen. Es lag somit ein

Cysticercus cellulosae vor, welcher in den Glaskörper durch

gedrungen war.

Dieselbe &üuny Nr. 102.

Über induzierte Krankheiten (Imitationskrankheiten); von J oh.

Schoedel-‚Chemnitz. Verfasser teilt eine Schulepidemie mit,

welche in einer Volksschule beobachtet wurde. Bei dieser

Epidemie erkrankten nach und nach von 35 Schülerinnen 21 im

Alter von 9 bis 10 Jahren in der Weise, daß beim Rechnen

und Schreiben die anfangs klaren Schriftzüge immer zitteriger

und schließlich unleserlich wurden. Die Kinder würden‘ mit

faradischem Strom behandelt; die ersten 16 Kinder waren in

acht Tagen geheilt.

Tagesgeschichte.

Veterlnärbelrat in Österreich.

Laut einer Bekanntmachung des Ackerbauministers ist durch

Allerhöchste Entschließung vom 7. Dezember 1906 ein Veterinär

beirat im Ackerbauministerium' errichtet worden. Derselbe soll

als beratendes Organ des Ministeriums bei allen Angelegenheiten

 

fungieren, welche sich auf die sanitären Verhältnisse der Vieh

bestünde, auf die veterinärpolizeilichen Maßnahmen betreffs den

Verkehr mit Tieren und tierischen Rohstoffen sowie auf wissen

schaftliche Fragen der Veterinärmedizin und tierärztliche

Standesfragen beziehen. Er tagt unter dem Vorsitz des

Ministers oder eines Stellvertreters und besteht 1. aus Vertretern

der Landwirtschaft, welche auf Vorschlag der landwirtschaft

lichen Korporationen vom Ackerbauminister ernannt werden, und

die einen Siebenerausschuß sowie ein Mitglied desselben als

Hauptdelegierten wählen; 2. aus sieben vom Minister zu er

nennenden Angehörigen des tierärztlichen Standes. Die letzteren

bilden die tierärztliche Kommission und wählen einen Obmann.

Die Funktionsdauer des Veterinärbeirates beträgt drei Jahre.

Der Gesamtbeirat, der landwirtsch. Ausschuß und die tierärztliche

Kommission werden vom Ackerbauminister berufen. Hierbei

gilt der Grundsatz, daß wichtigere Angelegenheiten der Voll- ‘

versammlung unterbreitet Werden,minderwichtige, sowie dringende

Beratungsgegenstände je nach ihrer Art entweder dem ständigen

Ausschuß der landwirtschaftlichen Mitglieder oder der tier

ärztlichen Kommission. Die Berufung erfolgt nach Maßgabe

des vorliegenden Materials. An den Sitzungen des Veterinär

beirates, des landwirtschaftlichen Ausschusses und der tier

ärztlichen Kommission nimmt der Ministerialveterinärreferent

oder dessen Stellvertreter teil. Außerdem kann die Regierung

nach ihrem Ermessen noch andere Vertreter entsenden, auch

Experten beiziehen.

Die Tätigkeit der Mitglieder ist eine ehrenamtliche.‘ Die

von auswärts zu den Beratungen berufenen Mitglieder beziehen

Reisekosten und täglich 16 Kronen Diäten. ‘

Das Tierärztliche Zentralblatt, welches das Statut des

Veterinärbeirates veröffentlicht, scheint ‘von der Zusammen-.

setzung dieser Körperschaft nicht ganz befriedigt zu sein und

ein Überwiegen des‘ landwirtschaftlichen Einflusses zu befürchten.

Über die Berechtigung dieser Besorgnis kann man sich im Aus

lands nicht ohne weiteres ein Urteil bilden. Immerhin kann

aber darauf hingewiesen werden, daß das Zusammenarbeiten von

tierärztlichen und. landwirtschaftlichen Vertretern auf dem ganzen

Gebiete der Tierhaltung und des Veterinär-Gesundheitswesens

sowie der Veterinärpolizei anderwärts sehr gute Früchte ge—

tragen hat. Der Austausch der Meinungen im kleinen Kreise

ist wohl wenigstens das beste Mittel zum Ausgleich vorhandener

Gegensätze und bietet andrerseits die umfassendste Gewähr

dafür, daß die aus jenen Beratungen entspringenden behördlichen

Maßnahmen gleichmäßig die landwirtschaftlichen Interessen, die

praktische Durchführbarkeit und die veterinärwissenschaftliche

Grundlage zur Geltung bringen. Es kann dabei hingewiesen

werden auf die eigentlich nach ganz demselben Prinzip zu

sammengesetzte preußische Technische Deputation für das

Veterinärwesen, die Vorziigliches geleistet und zur beiderseitigen

Zufriedenheit gearbeitet hat, ohne daß die Veterinäre eine

'Zuriickdrängung ihres Einflusses in der Deputation gespürt

hätten. Freilich kommt es dabei auf die Auswahl der tierärzt

lichen Vertreter außerordentlich an. Im übrigen wird die Voll

versammlung voraussichtlich seltener zusammenüeten, und es

wird sich häufiger um Beratungen des landwirtschaftlichen Aus

schusses und der tierärztlichen Kommission handeln, die sich

in der Zahl ihrer Mitglieder (je sieben‘) ja die Wage halten.

Vor allen Dingen aber erscheint es doch für den öster

reichischen tierärztlichen Stand als ein unschätzbarer Fortschritt,

.ÜO
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daß die tierärztliche Siebenerkommission eine offizielle Ver

tretung sowohl der veterinärwissenschaftlichen Interessen als

auch der Standesfragen bei dem Ministerium darstellt. In dieser

für das Gedeihen des tierärztlichen Standes doch besonders

wichtigen Aufgabe kann die Kommission, ganz unabhängig von

dem etwaigen landwirtschaftlichen Gegengewicht des Veterinär

beirates, höchst förderlich wirken. Ich möchte glauben, daß

die Errichtung dieser beratenden Instanz für das österreichische

Veterinärwesen einen Wendepunkt bedeuten kann, und finde es

bezeichnend, daß diese Maßnahme alsbald eingetreten ist,

nachdem das Veterinärwesen dem Ackerbauministerium unter

stellt worden war. Es entspricht das durchaus der in Preußen

gemachten Erfahrung, wo die Entwicklung des Veterinärwesens

sich zu entfalten begann, als dasselbe der Fürsorge des land

wirtschaftlichen Ministeriums anvertraut worden war. Hoffen

.wir, daß auch für das österreichische Veteriuärwesen sich aus

derselben Organisation die gleichen Vorteile ergeben werden.

Schmaltz.

Die Tierärzte im Berliner Adreßbuch.

Im Berliner Adreßbuch, in dem bekanntlich „Alles“ steht, und

dem seine Lobredner nachsagen, daß es mustergültig sei, nehmen

die Tierärzte eine eigentümliche Stellung ein. Während die Ärzte

und Zahnärzte, ja sogar die Herren und Damen, die sich nur im

Auslande den Doktortitel (Doctor of deute! surgery) geholt haben

und hier in Deutschland nicht approbiert sind, von Rechts wegen

also gar nicht unter „Ärzte“, sondern nur unter die Zahntechniker

cinzureihen sind, sämtlich im Anschluß an die Behörden unter

„Gesundheitswesen“ aufgeführt werden, erblüht den Tierärzten

diese Ehre nicht, sondern sie stehen unter den „Gewerbetreibenden“.

Nun ist es ja richtig, daß Tierärzte im Sinne des Gesetzes Gewerbe

treibende sind, das sind aber Ärzte und Zahnärzte auch! Würden

diese deshalb auch im IV. Teil des Adreßbuches ihren Platz an

gewiesen erhalten, so könnte man auch gegen die Einreihung der

Tierärzte nichts einzuwenden haben. So aber maß aus dieser

Trennung jeder Unbefangene den Schluß ziehen, daß die Redaktion

des BerlinerAdreßbuches eine möglichst hohe Scheidewand zwischen

Ärzten und Zahnärzten auf der einen Seite, Tierärzten auf der

anderen ziehen wollte. Daß dies in voller Absichtlichkeit geschehen

ist, muß man unbedingt annehmen, denn es hieße an der Intelligenz

der Redaktion zweifeln, wenn man ihr unterschieben wollte, sie

wllßte nicht, daß Tierärzte ebenfalls „Ärzte“ sind. Das geht doch

schon aus der Gewerbeordnung und aus dem 5196, Nr. 14 des

B. G. B. hervor. .

Ebenso wunderbar ist noch etwas anderes. Im II. Teil sind

sämtliche Behörden aufgeführt und bei diesen die dazu gehörenden

Beamten. Nicht etwa nur die höheren, sondern auch die subalternen

und unteren bis hinab zu den Portiers. Selbstverständlich sind

hier auch die Personalien des Vieh- und Schlachthofs und der

Fleischbeschau aufgeführt, das heißt mit einer kleinen Einschränkung.

Zum ersten Male in diesem Jahre findet man dort nämlich außer den

Direktoren, stellvertretenden Obertierärzten,Trichinenschauvorstehern

und Kontrollbeamten der Fleischbeschau statt der Namen der übrigen

Tierärzte die Bemerkung, daß diese im Bureau der Fleischbeschau

zu erfragen sind. Das war mir auffallend, denn bei allen anderen

Behörden sind, wie gesagt, die Namen sämtlicher zu ihnen ge

hörenden Beamten mit großer Sorgfalt angegeben. Ich suchte daher

noch lange nach einer ähnlichen Bemerkung und wollte schon un

befriedigt in meinem Forscherdrango das riesige Buch zuschlagen,

als ich doch noch Leidensgefährten fand, wodurch meine voreilige

Annahme, nur die gewöhnlichen städtischen Tierärzte seien allein

von der namentlichen Aufzählung im Berliner Adreßbuch aus

geschlossen, hinfällig wurde. In ganz vornehmcr Umgebung ent

deckte ich sie: unter dem Hofstaat des Kronprinzen (und einiger

anderer Prinzen und Prinzessinnen). Dort sind nach den höheren

Beamten desselben zwar auch der Kammcrdiener, Küfer und Kastcllan

Seiner Kaiserlichen Hoheit genannt, dann aber heißt es weiter:

 

 

„Die Namen des übrigen Haus-, Küchen- und Stallpersonala sind

im Hofmarschallamt zu erfragen.“ Also tout commc chez neue.

Geteilter Schmerz ist halber Schmerz, und die Berliner städtischen

Tierärzte können deshalb beruhigt sein. Vielleicht erblickt die

Redaktion des Adreßbuches sogar noch eine Bevorzugung für sie

darin, daß sie mit Angestellten eines prinzlichen Hofhaltes auf eine

Stufe gestellt werden, — ausgerechnet sogar mit dem übrigen Haus-,

Hof- und Küchenpersonal . . . .

Bei der Bezahlung rangieren wir städtischen Tierärzte hinter

den meisten Subalternen, im Adreßbuch mit dem Klichen- und

Stallpersonal, im IV. Teil desselben, vereint mit den anderen Kol

legen unter den Gewerbetreibenden, sogar vor den Tierausstopfern.

Und da sage noch einer, die Sonne, die über den tierärztlichen

Stand aufgegangen ist, scheine nicht auch über uns, die wir unsere

Kraft den Kommunen geweiht haben. Ein Optimist unter uns —

es soll einen geben — meint zwar, das komme auch noch. Aber

das werde ich wohl nicht erleben. Ich glaube sogar, nicht einmal

mein Junge, denn er ist schon zwölf Jahre alt. Dr. Bundle.

[Anm.: Also sprach der Pessimist! Der Optimist denkt, „das

wird sich ändern lassen“, schreibt flugs an die geehrte Redaktion des

Adreßbuches, macht nötigenfalls die Berliner tlerärztliche Gesellschaft

mobil und bringt es znwege, daß der Herr Direktor des Vich- und

Schlachthofes oder auf dessen Veranlassung der hohe Magistrat die

namentliche Anfiihrung ihrer tierärztlichen Beamten verlangen. Und

siehe, es wird gehen! Schmaltz.]

Unterstützungsvereln.

Die von der Wirtschaftsgenossenschaft Deutscher Tierärzte

dem Unterstützungsverein für Tierärzte überwiesenen 1000 M.

sind zur Verteilung an neun hilfsbedürftige Tierärzte bzw.

Witwen und Angehörige verstorbener Tierärzte gelangt. Den

selben ist hierdurch eine große Weihnachtsfreude bereitet worden.

Der Genossenschaft sei nochmals herzlichst für ihre reiche

Zuwendung gedankt.

Der Vorstand des Unterstützungsvereins für Tierärzte.

I. A.: Preuße. m... .,

Medizlnalminlsterlum.

Das „Berliner Tageblatt“ bringt einen Artikel über die

Schafl‘ung eines Medizinalministeriums. Der Autor des Artikels

tut auch dem Veterinärwesen die Ehre an, es in den Kreis der

Medizin einbeziehen zu wollen. Selbstverständlich würde das

Veterinärwesen in allen seinen Teilen diese Ehre durchaus ab

lehnen müssen. Im übrigen braucht man sich über den Plan

wohl nicht zu erregen, da die Schaffung eines derartigen

Ministeriums gute Wege haben dürfte. Der Geschäftskreis jedes

einzelnen preußischen Ministeriums ist denn doch ein zu

gewaltiger, als daß das Medizinalwesen für sich allein einen

solchen Rahmen auszufüllen vermöchte. S.

Bremen.

In Bremen streiken nach einer Mitteilung der A. A.-Z. die

dortigen Oberlehrer, weil sie gehaltlich den Richtern gleich

gestellt werden wollen. Nach der Angabe des obigen Blattes

sind sie mit der Gehaltsskala (4000—7000 M.) nicht zufrieden

und bemühen sich, norddeutschen Zuzug hintanzuhalten. Infolge

dessen sind Staatsangehörige aus Bayern, das so ziemlich in

jedem Fache Überschüsse zu haben scheint, in Bremen in

Stellung getreten. Sie werden dort gewissermaßen als Streik

brecher angesehen, wie ein Einsender jener Zeitung meint.

Dr. G.

Württemberg.

In Württemberg ist nach Süd. Ap.-Zeit. eine Verfügung

betreffend die Abgabe von Arzneimitteln auf Anweisung mittelst

Fernsprechers am 8. Januar 1907 ergangen. Da in Württem

berg tierärztliche Apotheken verboten sind, hat die Verfügung
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auch für Tierärzte Bezug. Danach ist es in dringenden Fällen zu

lässig, durch den Fernsprecher starkwirkende Arzneimittel zu

ordinieren. Die Bestellung nmß von einem vorher geschriebenen

Rezept (ä 2) abgelesen werden. Es ist ferner Mitteilung zu

machen, daß das geschriebene Rezept in kürzester Zeit der

Apotheke überliefert wird. (In Württemberg ist es gleichwie

in Rnßland Usus, daß auch bezahlte Rezepte in den Apotheken

zurückbehalten und aufbewahrt werden. Im Bedarfsfalle werden

Rezeptkopien an das Publikum abgegeben.) Dr. G.

Baden.

In einer Zuschrift aus Baden wird darauf hingewiesen, daß

die B. T. W. vor einiger Zeit eine Notiz gebracht habe, wonach

badischen Staatsangehörigen, welche Veterinärmedizin studieren,

ein Staatsstipendium bewilligt werde. Diese Notiz ist mir nicht

erinnerlich und augenblicklich auch nicht aufzufinden. Ich ver

fehle jedoch nicht, berichtigend zu bemerken, daß seit dem

Jahre 1886 solche Stipendien nicht mehr gezahlt werden. S.

Gesundheitsamt der Stadt Berlin.

Die Stadt Berlin errichtet ein Gesundheitsamt, welches im

wesentlichen ein Untersuchungsamt für Nahrungsmittel, Genuß- '

mittel und Gebrauchsgegenstände sein soll und eine chemische,

physikalische und bakteriologische Abteilung erhält. An die

Spitze des Amtes soll ein Hygieniker treten, für den ein Gehalt

von 20000 M. ausgeworfen wird. Neben ihm sollen drei

Abteilungsvorsteher mit einem Anfangsgehalt von 6000 M. fun

gieren. Da die Stadt Berlin den größten Verkehr mit anima

lischen Nahrungsmitteln hat, so hätte man annehmen sollen, daß

sich in diesem Gesundheitsamt der Stadt Berlin auch eine

angemessene Stelle für einen ~Tierarzt gefunden hätte. Da.ß

dies nicht der Fall ist, beweist wiederum, daß gerade in der

Berliner städtischen Verwaltung die tierärztliche Wissenschaft

noch keineswegs die Stelle einnimmt, die ihr gebührt und in

vielen anderen Städten eingeräumt ist. S.

Deutsche Tierärzte für Amerika.

Durch die Presse ging neulich eine Notiz, daß das neue

Fleischbeschaugesetz der Vereinigten Staaten eine so große

Anzahl von tierärztlichen Fleischinspektoren erfordere, daß der

Nachfrage nicht genügt werden könne. Die Besitzer von Groß

schlächtereien hätten der Universität Illinois eine Million bar

und einen Bauplatz zur Verfügung gestellt, damit dort eine

staatliche tierärztliche Hochschule errichtet werde, und der

Präsident der lllinois-Universität solle die besten Tierärzte

Europas engagieren, zu welchem Zwecke eine Reise nach Deutsch

land, Frankreich und der Schweiz beabsichtigt sei. Ein

Kollege hat soeben bei der B.T.W. angefragt, welche Aussichten

die etwa für Amerika zu engagierenden Tierärzte haben möchten.

Hier ist von dieser Angelegenheit nichts Näheres bekannt. Es

wäre unter diesen Umständen sehr erwünscht, wenn die Kollegen,

welche von dem Stande dieser Angelegenheit etwas Näheres

wissen, dies mitteilen wollten. Im übrigen befindet sich die

ganze Maßnahme wohl noch in der Vorbereitung, und es dürfte

vorläufig und auch sonst durchaus Zurückhaltung geboten sein.

Ein Stsdtsekretlr Sehischthofdirektor In Elberfeid?

Es geht das Gerücht, daß man in Elberfeld beabsichtigt,

den bisher die Schlachthofangelegenheiten bearbeitenden Stadt

sekretär zum Schlachthofdirektor zu machen. Ob diese Absicht

schon feste Gestalt angenommen_ hat, List hier‚_nicht bekannt.
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Jedenfalls verdient sie die Aufmerksamkeit der tierärztlichen

Kreise, und es soll daher nicht versäumt werden, die Auf

merksamkeit des Vereins preußischer Schlachthoftierärzte und

der rheinischen Schlachthoftierärzte auf diese riickschrittliche

Absicht zu lenken.

Zum Vlehversieherunqevvesen.

In Nr. 1 der B. T. W., S. 17 war ein Artikel der Leipziger

Neuesten Nachrichten referiert, welcher die Überschrift trug: „Be

denkliche Zustände auf dem Gebiet der Viehversicherung.“ Gegen

den Inhalt dieses Artikels wird von Viehversicherungsgesellschaften

lebhafter Widerspruch erhoben. Sowohl der Verein Deutscher Vieh

versicherungsgeselischaften, wie auch die Perleberger Viehver

sicherungsgesellschaft bezeichnen den Inhalt als in vielen Punkten

unrichtig. Namentlich bemängelt die Perleberger Viehversichenmgs

gesellschaft die Angabe, daß ihre Verwaltungskosten 40 Proz. der

Gesamtprämien betragen sollen; dieselben betragen vielmehr nur

21 bis 26 Proz. Man nimmt an, daß der Artikel nicht von un

parteiischer Seite ausgegangen sei.

Die Leipziger Neuesten Nachrichten sind eine angesehene

Zeitung. Es besteht daher selbstverständlich gar kein Grund, von

dem Inhalt dieser Zeitung, soweit er tierärztliche Kreise interessiert,

keine Notiz zu nehmen Daß der Artikel von interessierter Seite

verfaßt sei, war aus seinem Inhalt nicht zu erkennen. Um auch

den Angegriffenen gerecht zu werden, soll aber hier die Tatsache,

daß die Richtigkeit der Angaben des Artikels entschieden bestritten

wird, mitgeteilt werden. Im übrigen ergibt sich daraus wieder, wie

außerordentlich schwierig es ist, wirklich objektive Aufschlüsse

über dieses heikle Gebiet zu erhalten. Bei der außerordent

lichen Wichtigkeit dieses Gegenstandes sollte doch von Aufsichts

wegen Sorge getragen werden, daß das große Publikum mit objek

tiven und klaren Nachrichten über den Stand der verschiedenen

Gesellschaften versehen wird. S.

Bericht her die IV. Versammlung der Kreistierärzte des Regierungs

bezlrkes Schleswig.

Am 9. Dezember 1906 fand die IV. Versammlung der Kreis

tierärzte des Regierungsbezirkes Schleswig unter dem Vorsitz des

Departementstierarztes im‘ „Hotel Continental“ in Kiel statt.

Es standen folgende Punkte zur Beratung:

1. Herr Veterinitrrat Dr. Foth empfiehlt, der Wirtschafts

genossenschaft deutscher Tierärzte beizutreten.

Es wurde einstimmig der Beschluß gefaßt, daß

die in Kiel versammelten Kreistieritrzte Mitglieder

der Genossenschaft werden.*)

2. Herr Kreistierarzt Meifort-Lensahn

Verein beamteter Tierärzte Preußens.

schlossen:

a) daß die anwesenden Kreistierärzte dem Verein

der beamteten Tierärzte Preußens beitreten;

b) daß es erwünscht sei, in diesem Verein Regie

rungsbczirksgruppen zu bilden.*)

‘2. Der Schriftführer Dr. Warringsholz (Heide) referiert über

Rauschbrandimpfungcn. Nach lebhafter Diskussion empfiehlt die

Versammlung, da nach den bisherigen Beobachtungen

des In- und Auslandes die Rauschbrandimpfungen viel—

fach praktischen Nutzen zu versprechen scheinen,

weitere Versuche mit Rauschbrandimpfungen in Rausch

brandbezirken und besonders in Beständen, die regel

mäßig jithrlich oder in kurzer Zeit mehrfach Verluste

durch die Seuche erlitten haben, zu machen.

3. Herr Kreistierarzt Schröder'l‘ondcrn kommt in seinem

Referat über Laienimpfungen zu dem Ergebnis, daß in 1mserer

Provinz kein Bedürfnis nach Laienimpfern bestünde, da genügend

Tierärzte vorhanden wären.

Die Versammlung bezeichnet die Tierimpfungen

mit lebenden Krankheitserregern durch Laien in

*) Die drei nicht anwesenden Herren haben sich_nachträglich

angeschlossen.

referiert über den

Es wird einstimmig be
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veterinärpolizeilicher Beziehung für bedenklich.

Daher wird es für notwendig erachtet, daß die

tatsächlich vielfach erfolgende Abgabe von

lebenden Krankheitserregern an Laien nicht ge

stattet werde.

4. Über den kreistierärztlichen Dienst nach Errichtung von

Kreisabdeckereicn referiert Herr Krcistierarzt J ensen-Itzehoc;

unter anderem ist er der Ansicht, daß es am empfehlenswertesten

sei,'die Abschätzung zugleich mit der Sektion in der Abdeckerei

vorzunehmen.

Herr Veterinärrat Dr. Foth tritt dieser Auffassung bei und

hebt hervor, daß jedenfalls eine besondere Zuziehung des Kreis

tierarztes zur Abschätzung an Ort und Stelle im allgemeinen nicht

mit dem ä 12 des Reichs Viehseuchengesetzes begründet werden

könne. Denn er könne nicht den Stand und die Ursachen der

Krankheit erheben, das im 5 12 geforderte Gutachten abgeben und

die weiteren Anordnungen treffen, bevor er nicht die Art der

Krankheit (ä 12 Abs. 1) festgestellt habe. Dies geschehe aber erst

in der Abdeckdrei.

Es sei aber zu erwarten, daß aus den Kreisen der Landwirte

Widerspruch gegen die Vereinigung der Abschätzung mit der Zer

 

legung in der Abdeckerei erhoben werden würde, und er ei auch :

schon mit Unterstützung der Lokalbehörden erhoben werden.

Ob etwa der Provinzialverband die Kosten für die besondere

Schätzungsreise übernehmen wolle, sei noch nicht bekannt.

Die veterinärmedizinischen Rücksichten erforderten jedenfalls,

daß die Kadaver so schnell als möglich nach der Abdeckerci ver

bracht wllrden, sowohl um die Verschleppung von Kadaverteilen zu i

verhüten, als auch um zu erreichen, daß die Zerlegung sobald als '

möglich auf den Tod des Tieres folge. Wolle der Kreistierarzt.

jedesmal zuvor zur Abschätzung nach dem Seuchenorte fahren, so

seien Verzögerungen unvermeidlich

Herr Kreistierarzt Schiitt aus Meldorf weist darauf hin, daß

auch für den Fall, daß Abschätzung und Sektion in der Abdeckerei

stattfinden, bei Todesfällen im Stalle die Reise des Kreistierarztes

K

zum Seuchenort zur Anordnung der Stalldesinfektion nach g‘ 12 des

Seuchengestatzes notwendig sei. .

Herr Veterinärrat Dr. Foth stimmt dem zu. Die Zuziehung

des Kreistierarztes an Ort und Stelle werde sehr häufig nötig sein.

Mindestens würden aber doch schon die zahlreichen Fälle aus

geschieden, wo die Zerlegung den ange’meldeten Verdacht nicht

bestätigt hat. In manchen Kreisen wären dies 50 Proz. gewesen.

5.Zur Frage der Mitwirkung der Privattierärzte bei der Be

aufsichtigung der nichttierärztlichen Beschau, die auf der letzten

Versammlung des Provinzialvereins in Lübeck erörtert wurde, teilt

Herr Veterinärrat Dr. Foth mit, daß er von dem Vorstande der

Gruppe der Privattierärztc benachrichtigt worden sei, sie hielten es

für zweckmäßiger, wenn die Kreistierärzte selbst beim Herrn

Regierungspräsidenten von Fall zu Fall den Antrag auf Mitwirkung

des Privattierarztes bei der Beaufsichtigung der nichttierärztlichen

Beschauer stellten, damit der Eindruck des persönlichen Interesses

vermieden würde.

Es wurde hierauf folgender Beschluß gofaßt:

Die in Kiel versammelten Kreistiera'irzte halten

es für erwünscht, daß der Herr Regierungs-Präsi

dent von Fall zu Fall auf besonderen Antrag des

Kreistierarztes Ergänzungsbeschau ausübendc

Privattieriirztc mit der Mitwirkung bei der Über

wachung der nichttierärztlichen Beschauer nach

näherer Anweisung beauftrage. Die Gruppe der

Privattieriirzte hat der Versammlung mitgeteilt,

daß ihre Mitglieder sich kostenlos zur Verfügung

stellen.

6. Die nächste Versammlung wird auf Beschluß der Versamm

lung am Sonntag, den 7. April d. J., und zwar in Meldorf statt

finden, um mit ihr eine Besichtigung der dortigen Kreis-Abdeckerei

zu verbinden.

Im Auftrage: Der Schriftführer

Dr. Warringsholz.

 

Staatsveterinärwesen.

Redigiert von Preuße.

Die Tierseuchen in Deutschland im Jahre 1905.

Aus dem Jahresbericht des Kaiserlichen Gesundheitsamts.

(Berlin. Verlag von Julius Springer.)

Die Maul- und Klauenseuche.

Diese Seuche hatte innerhalb des Deutschen Reiches

Berichtsjahre nur eine geringe Ausbreitung gehabt. » Diestä.rkste

Ausbreitung hatte sie im ersten Vierteljahr, sie ging dann bis

gegen Schluß des Jahres stark zurück. In der Mitte des vierten

Vierteljahres war Deutschland sogar völlig seuchenfrei, was seit

20 Jahren nicht vorgekommen ist.

Über den Gang der Seuche in den einzelnen Monaten des

Berichtsjahres ist bereits auf Seite 271 der B. T. W. 1906 berichtet

worden. Es bedarf daher in dieser Beziehung nur der Bezug

nahme auf diesen Artikel. Ergänzend ist noch hinzuzufügen,

im

daß im ganzen nur 337 Gehöfte durch Maul-und Klauenseuche .

‘betroffen werden sind, gegen 1798 im Vorjahre. Der Vieh

bestand in den neu betroffenen Gehöften betrug 9303 Rinder,

6046 Schafe, 182 Ziegen und 3131 Schweine. Die größten Be

stünde an erkrankten und verdächtigen Klauentieren zeigten die

Reg-Bez. Posen (5918), Potsdam (1646), Marienwerder (1407),

sowie die Kreise Grätz (2158), Prenzlau (1422) und. Rosen

berg (1407).

Der Bericht enthält auch ein Diagramm, welches den Stand

der Manl- und Klauenseuche in den einzelnen Vierteljahren von

1886 bis 1905 veranschaulicht. Demselben ist die Zahl der

Ausbrüche (neu verseuchte Gehöfte) zugrunde gelegt. Aus diesem

i wesen ist.

' perioden fallen auf die Jahre 1892,

 

1 .

den letzten 20 Jahren eine außerordentlich schwankende ge

Im Jahre 1886 betrug sie nur 375 und 1905 wieder

nur 337. In der Zwischenzeit kann man drei Perioden des

höchsten Standes unterscheiden, welche durch Perioden sehr

viel geringerer Verseuchung unterbrochen werden. Die drei Höhe

1896 und 1899, welch

letztere die stärkste Verseuchung brachte. 1892 wies 105929

Neuausbrüche auf, 1896 68874 und 1899 162657. Seit diesem

Jahre ist die Seuche stark im Rückgange, denn schon das

nächstfolgende Jahr 1900 brachte nur 29533 Neuausbrüche,

1901 nur 6316, 1902 1557, 1903 1137, 1904 1801 und 1905

nur 337. Insgesamt sind in‘den 20 Jahren 613635 ‘Seuchen

ausbriiche zu verzeichnen gewesen, dies sind durchschnittlich

30682; im Durchschnitt der einzelnen Vierteljahre I. 5001,

II. 5337, III. 8518, IV. 11827. Die stärkste Verseuchung trifft

also demnach durchschnittlich auf die letzten Vierteljahre.

Besonders markierte Stellen des Diagramms weisen auf die

Zeitpunkte hin, in denen die Verbote der Einfuhr von Rindvieh

aus Österreich-Ungarn und von Wiederkäuern und Schweinen aus

England ergangen sind, sowie den Zeitpunkt des Inkrafttretens

des lllinisterialerlasses von 1895, welcher strenge Unterdrückungs

maßregeln anordnete. Die Markierung läßt erkennen, daß diese

Maßnahmen einen wesentlichen Einfiuß auf den Gang der Seuche

nicht gehabt haben. Im Auslande hatte die Maul- und Klauen

seuche eine größere Verbreitung in Österreich, hier fiel die

stärkste Verseuchung, (23 Orte und 189 Höfe) auf den 14. Oktober

und in Ungarn, in welchem Lande am 18. Oktober die meisten

Orte und Höfe (135 und 895) verseucht waren. In Rußland

Diagramm ersieht man, daß die Zahl der Seuchenausbrüche in I wurden 24542 Gemeinden betroffen, davon entfallen allein
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22160 auf das europäische Rußland, es erkrankten 2568979

Tiere. In Italien erkrankten 78 599 Klauentiere, in der Schweiz

bei 400 Neuausbrüchen 4694 Tiere. Aus Frankreich sind nur

sehr wenig Seuchenfälle gemeldet werden, ebenso aus Belgien.

Aus Großbritannien, Luxemburg, Niederlande, Dänemark,

Schweden und Norwegen sind Fälle von Maul- und Klauenseuche

‚überhaupt nicht gemeldet werden.

Was die Anlässe zu den Seuchenausbrüchen anbetrifft, so

kommt in erster Linie die Einschleppung aus dem Auslande in

Betracht. Die Seuche ist einmal durch Arbeiter aus einem

verseuchten galizischen Ort nach Oberschlesien verschleppt

worden. In Frankfurt a. M. brach die Maul- und Klauenseuche

unter österreichischen Ochsen am dritten Tage nach ihrer Ein

stellung aus, desgleichen auf dem Schlachthof in Metz bei

_Ochsen gleicher Herkunft. Aus der Schweiz wurde die Seuche

durch Zuchtvieh, welches der landwirtschaftliche Provinzial

verein Starkenburg hatte kommen lassen, eingeschleppt. Mehrfach

‘wurde die Seuche aus einem Bundesstaat nach dem andern ver

schleppt; aus Preußen zweimal nach Sachsen, aus Bayern einmal

nach Baden, aus Württemberg einmal nach Baden, aus Baden

je einmal nach Preußen und Hessen. , In 29 Fällen‘ waren die

mit der Manl- und Klauenseuche behaftet befundenen Tiere bereits

beim Ankauf krank oder angesteckt. Mehrfach handelt es sich

hier um Vieh, welches auf Märkten oder auf dem Wege des

Hausierhandels erworben worden war. In einem Fall in Hessen

ist die Verschleppung der lllaul- und Klauenseuche auf Unter

lassung polizeilich angeordneter Sperrmaßregeln zurückzuführen

gewesen. In Anhalt wurde einmal die Seuche durch Mager

milch aus einer Molkerei verbreitet, in welche der Besitzer eines

verseuchten Viehbestandes Vollmilch ‘geliefert hatte. ‘Hier ver

schleppte auch ein Stallschweizer aus einem verseuchten Gehöft

die Seuche, der in einem benachbarten‘ Gehöft Geburtshilfe ge

leistet hatte. Durch Personenverkehr ‘ist wiederholt die Maul

und Klauenseuche verbreitet worden, besonders durch Fleischer,

die zum Zweck des Viehhandels umherreisen; auch Vögel,

Ratten usw. wurden mehrfach als Seuchenverschlepper ange

sprochen. In Anhalt wurde einmal die Seuche durch Personen

verkehr von einer Molkerei aus verschleppt. Der vorerwähnte

Stallschweizer verzog später nach einer anderen Gemeinde und

verschleppte auch dorthin die Maul- und Klauenseuche. Mangel

hafte Stalldesinfektion veranlaßte einen Seuchenausbruch in der

Provinz Posen. Hier war der Boden nicht genügend tief ent

fernt worden. Die Seuche brach hier nach der nächsten gründ

lichen Dungabfuhr aus. Mangelhaft desinfizierte Kleidungsstücke

veranlaßten einen Seuchenausbruch in Unterfranken. Auf einem

verseucht gewesenen Gehöft in Anhalt wurden zum Unterpflügen

des Seuchendüngers neu eingestellte Zugochsen verwendet. Diese

erkrankten einige Tage später an Maul- und Klauenseuche. Daß

sich trotz vorschriftsmäßiger Desinfektion der Ansteckungsstofi‘

im Stall lebensfähig erhalten kann, beweisen zwei Fälle im

Regierungsbezirk Bromberg. ‚

Die Ermittlung der lllaul- und Klauenseuche erfolgte in

fünf Fällen bei der tierärztlichen Beaufsichtigung von Vieh

märkten, in vier Fällen bei der Beaufsichtigung der Schlacht

häuser und in fünf Fällen bei der polizeilichen Untersüchung

aller durch die Seuche gefährdeten Tiere am Seuchenort oder

‚in dessen Umgegend. Im Oberamtsbezirk Biberach (Württem

berg) wurde in einem Fall eine Inkubationsdauer von 4 Tagen

beobachtet. Notimpfungen wurden zahlreich ausgeführt in den

 

 

Provinzen Ostpreußen, Brandenburg und Posen. In Ostpreußen

und Brandenburg erkrankte bei diesen Impfungen immer nur ein

Teil der geimpfteu Tiere, während ein anderer Teil gesund

blieb. In der Provinz Posen wurde durch die Notimpfung ein

schnelleres Durchseuchen erzielt. Zeitweilige Marktverbote

wurden in Preußen, Bayern, Württemberg, Hessen, Sachsen

Weimar und Anhalt erlassen. Diese Maßregel hatte im allge

meinen einen günstigen Einfluß auf die Seuchentilgung ge

habt, ohne daß erhebliche wirtschaftliche Nachteile damit ver

bnnden’wamu~ Vereinzeltsoll eine Schädigung einiger Geschäfts

betriebe hervorgetreten sein, auch soll das Marktverbot auf die

Fleischversorgung einzelner Städte ungünstig gewirkt haben.

In der Provinz Posen hat sich der durch Marktverbote bedingte

erschwerte Absatz von Ferkeln bei den kleinen Schweineziichtern

unliebsam fühlbar gemacht. 7

Eine Übertragung der Maul- und Klauenseuche auf Menschen

ist im Kreise Samter im Regierungsbezirk Posen beobachtet

‘worden. '

An Entschädigungen wurden auf Grund landesgesetzlicher

Bestimmungen gezahlt: in Sachsen für 1 Stück Rindvieh 220,28 lll.,

in Württemberg für 61 Stück Riüdvieh (einschließlich Kälber)

8917,86 M. , _ ‘

Die’ Lungenseuche. ‚

Während im Vorjahre die Lungenseuche bereits gänzlich

erloschen war, brach sie im letzten Vierteljahr des Berichts

jahres in der Amtshauptmannschaft Grimma (Sachsen) von neuem

aus. Erkrankt ist nur ein’ Stück Rindvieh. Dasselbe wurde ge

tötet, die übrigen 11 wurden unter Sperre gestellt. _

Andere Senchenfälle kamen in Deutschland nicht vor. Es

wurden zwar noch in seuchenfreien Gehöften 6 verdächtige Tiere

getötet, jedoch bei der Sektion frei von Lungenseuche gefunden.

Das im Königreich Sachsen ‘erkrankte Tier stammte aus der

Provinz Sachsen‚ es war bereits erkrankt, als es in den Besitz

des neuen Eigentümers überging. ‘

Auf einem dem Bericht beigegebenen Diagramm ist die Ver

breitung der Lungenseuche in Deutschland innerhalb der’letzten

20 Jahre graphis‘ch dargestellt. Der hauptsächlichste Herd der

Lungenseuche befand sich im mitteldeutschen Seuchengebiet. In

diesem hat die Seuche meist gleichen Schritt mit ihrer Bewegung

im Reiche gehalten. In den Jahren 1889, 1890, 1893 und 1900

sind außerhalb dieses Seuchengebietes nur wenige Fälle vorge

kommen. In dem Diagramm fällt daher die Kurve des mittel

deutschen Seuchengebiets mit derjenigen Deutschlands fast zu

sammen. ' .

Seit dem zweiten Vierteljahr 1903 war die Lungenseuche

in Deutschland völlig erloschen. Der vereinzelte Fall im Jahre

1905 stellt nur einen Nachzügler aus früheren Zeiten stärkerer

Verseuchung dar. Die stärkste Verbreitung hatte die Lungen

seuche im Jahre 1887. In diesem Jahre wurden 2156 Lungen

_seuchentälle gemeldet, im Jahre 1888 1545 und in den nächst

folgenden beiden Jahren nur noch 896 und 626. In den Jahren

1891 und 1892 nahm die Seuche von neuem erheblich zu und

ging in den Jahren 1893/1894 wieder herab. 1 1895 nahm sie

wiederum zu und erreichte im Jahre 1896 mit 1608 Lungenseuchen

fällen ihren letzten Höhepunkt, von da ging sie langsam, aber stetig

zurück. Im Jahre 1903 wurden nur noch 12 Fälle gemeldet,

1904 und 1905 nur_noch_ je 1 Fall. Man kann-also annehmen,

daß Deutschland jetzt von dieser Geißel, welche früher seine

Viehbestände so V sehr bedrohte, befreit ist.‘ Es ist dies einzig
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und allein den energischen Maßnahmen zu verdanken, welche

Ende der 90er Jahre zur Bekämpfung der Lungenseuche zur

Anwendung kamen, und welche in der Hauptsache in der

schleunigen Abschlachtung der verseuchten Bestände beruhten.

Was die außerdeutschen Staaten anbetrifl‘t, so hat die

Lungenseuche in Österreich-Ungarn im Jahre 1905 gar nicht

geherrscht. Auch aus Rumänien, Serbien, Bulgarien, Italien.

Schweiz, Großbritannien, Belgien, Niederlande und den nordischen

Staaten sind Fälle von Lungenseuche nicht gemeldet worden.

In Rußland wurden 1120 Gemeinden betroffen, in diesen

erkrankten 8115 Rinder, von diesen sind 5440 gefallen bzw. ge

tötet werden. Auf das europäische Rußland entfallen hiervon

323 Gemeinden mit 3094 Erkrankungen, auf das asiatische 791

bzw. 5011. In Rußland herrscht demnach die Lungenseuche

auch jetzt noch in erheblichem Grade. In Frankreich ereigneten

sich sieben Ausbrüche, bei denen 14 Rinder erkrankten und getötet

wurden. Als ansteckungsverdächtig wurden 40 Rinder getötet.

An Entschädigungen wurden in Deutschland gezahlt für

acht auf polizeiliche Anordnung getöteteRinder 1211,22 M. gegen

19 562,08 M. für 141 Stück im Vorjahre.

Die Pockenseuche der Schafe.

Während die Pockenseuche im Vorjahre gar nicht aufge

treten war, ist sie im Berichtsjahre in 22 Gemeinden und 32

Gehöften der preußischen Regierungsbezirke Allenstein, Potsdam,

Magdeburg, Stadt Berlin, der sächsischen Kreishauptmannschaft

Leipzig und im Fürstentum Anhalt zum Ausbruch gekommen.

Die Zahl der Schafe in den verseuchten Gehöften betrug 3220,

von denen 740 gefallen sind. Die Präkautionsimpflung wurde

nur in drei Beständen polizeilich angeordnet.

In dem Regierungsbezirk Allenstein wurde die Seuche mehr

fach durch russische Arbeiter und einmal angeblich durch russi

sches Geflügel eingeschleppt. Verschleppungen der Seuche durch

kranke Schafe fanden in je einem Falle nach dem Königreich

Sachsen und nach Anhalt statt. Diese Schafe stammten teils

aus Ostpreußen, teils von dem Berliner Viehhof. In sechs Fällen

erwiesen sich außerdem Schafe bereits beim Besitzwechsel an

gesteckt.

In zwei Ortschaften in Ostpreußen erfolgte die Feststellung

der Pocken bei der polizeilich angeordneten Untersuchung aller

durch die Seuche gefithrdeten Schafe.

Im Kreise Sensberg wurde eine Inkubationsdauer von drei

bzw. fünf Tagen beobachtet.

Schutzimpfungen wurden nur in einem Bestande im Kreise

Lyck mit angeblich günstigem Erfolge ausgeführt. In betrefl'

des Seuchenverlaufs ist aus Anhalt berichtet worden, daß in dem

betrofi‘enen Bestande 31,7 Proz. der Schafe verendet, 4,5 Proz.

erblindet sind.

Aus der dem Bericht beigegebenen Übersicht über die Ver

breitung der Schafpocken in Deutschland in den letzten20Jahren

ist ersichtlich, daß im Jahre 1886 in Ostpreußen noch 110 Ge

meinden und 857 Gehöfte von dieser Seuche betroffen gewesen

sind. Im darauffolgenden Jahre kam die Seuche zum Erlöschen.

Im Jahre 1888 brachen die Pocken in 45 Gehöften inLothringen

aus, wo sie 1887 wieder erloschen. Von 1890 bis 1899 blieb

Deutschland frei von Schafpocken, 1900 wurden 20 Gehöfte im

Regierungsbezirk Lüneburg betroffen und 1901 vier Gehöfte in

Ostpreußen, hier erlosch sie jedoch bald, um 1903 in 15 Gehöften

 

von neuem aufzutreten; in den betroffenen Gehöften sind 465

Schafe gefallen.

1904 war Deutschland seuchenfrei. Die Schafpocken bilden

daher immer noch eine Gefahr für unsere Schafbestände, wenn

auch lange nicht mehr in dem Maße, wie dies früher der

Fall war.

Von auswärtigen Staaten waren von Schat‘pocken stark be

troffen Ungarn. Hier fiel die stärkste Verseuchung in die

Monate Oktober, November und Dezember, in welchen dauernd

70 bis 90 Gemeinden und 90 bis 110 Gehöfte betroffen waren.

In den Monaten bis August waren die Pocken in Ungarn nicht

besonders stark verbreitet gewesen. In Rumänien sind 75 499

Schafe an Pocken erkrankt gewesen.

In Rußland waren 775 Gemeinden durch Schafpocken ver

seucht. Davon entfallen 723 auf das europäische Rußland. Er

krankt sind 49 546 Schafe. ‘

In Belgien wurden 280 Ortschaften durch Schafpocken be

trofl‘en. In den übrigen Staaten ist die Pockenseuche weniger

in Erscheinung getreten. Aus der Schweiz, Großbritannien,

Luxemburg, Belgien, Niederlande und den nordischen Staaten

sind Fälle von Schafpocken nicht gemeldet worden.

Der Bläschenausschlaq der Pferde und des Rlndvlehs.

Diese Seuche hatte gegenüber dem Vorjahr etwas zuge

nommen; es erkrankten 224 Pferde und 7338 Rinder, das sind

35,8 Proz. bzw. 6,4 Proz. mehr. Es wurden 1621 Gemeinden

und 6188 Gehöfte betrofl"en. Verschont blieben die beiden

Mecklenburg, Schwarzburg-Sondershausen, Schaumburg-Lippe,

Lippe, Lübeck und Hamburg. Die meisten Fälle ereigneten

sich im 2. Vierteljahr, die wenigsten, etwa halb soviel,3. Vierteljahr. Räumlich am stärksten waren betroffen die

Regierungsbezirke Amsberg (127 Gemeinden usw. und 139 Ge

höfte), Neckarkreis (111 und 384), Donankreis (105 und 506),

Unterfranken (98 und 583), Jagstkreis (89 und 320) und

Schwarzwaldkreis (74 und 545) sowie die Kreise Olpe (81 und

81), Meschede (28 und 28), Backnang (20 und 54), Riedlingen

(18 und 70), Hammelburg (17 und 282) und Meiningen (16

und 1 14). Die höchsten Erkrankungszifl‘ern wurden gemeldet aus den

Regierungsbezirken Unterfr‘anken‘ (647), Schwarzwaldkreis (638),

Donaukrnis (562), sowie aus den Kreisen Meiningen (317‘),

Hammelburg (300), Tübingen (259) und Olpe (2 00).

Von je 10000 nach der Zählung am l. Dezember 1904

vorhandenen Pferden und Rindern erkrankten im Reiche 0,5

und 3,8.

Auch bezüglich dieser Seuche ist dem Bericht eine Kurve

über ihre Ausbreitung in den Jahren 1886 bis 1905 beigegeben.

Aus derselben ist zunächst ersichtlich, daß sich die meisten

Fälle stets im 2. Vierteljahr ereigneten, was mit der Begattung

im Frühjahr zusammenhängt. ‘

Die Verbreitung des Bläschenausschlags schwankte in den

einzelnen Jahren, sie war teils stärker, teils schwächer. Unter

Rindern herrschte sie am heftigsten im Jahre 1888. Stärkere

Verseuchungen machten sich auch in den Jahren 1896 und 1902

bemerkbar. In betreff der Pferde bringen erheblichere Ver

seuchtinguifi‘ern die Jahre 1886, 1888., 1890, 1891, 1895, 1896

und 1897.

Eine Einschleppung des Bläschenausschlags aus dem Aus

lande fand nur einmal statt, und zwar aus Böhmen in den

sächsischen Bezirk Schwarzenberg. Im Inlande wurde die
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Seuche je einmal verschleppt, aus Oldenburg nach Sachsen und

aus Württemberg nach Baden. In 4 Fällen waren die Tiere

bereits erkrankt oder angesteckt, als sie in den Besitz der neuen

Eigentümer gelangten.

In einem Falle in Unterfranken wurde die Seuche infolge

mangelhafter Ausführung der polizeilich angeordneten Sperr

maßregeln verbreitet.

Durch die Untersuchung von Stuten im Anschluß an die

Feststellung des Bläschenausschlags bei einem Deckhengst wurde

in Ostpreußen bei 39 Tieren die Seuche ermittelt.

In 76 Fällen wurde die Seuche konstatiert bei einer poli

zeilich angeordneten Untersuchung gefährdeter Tiere; bei Unter

suchungen an der Hand der Sprungregister wurde der Bläschen

ausschlag in Württemberg in 247 Füllen festgestellt. In Sachsen

\Veimar wurde diese Seuche in mehreren Fällen bei der tier

ärztlichen Beaufsichtigung der Viehhändlerstülle ermittelt.

Über Inkubationszeiten sind aus Preußen, Bayern und

Württemberg Mitteilungen ergangen. Diese schwanken zwischen

1 Tag und 10 Tagen.

Tötung elnes während der Hundesperre umherlaufenden Hundes.

(Oherverwaltungsgerichtsentscheidung vom 27. Oktober 190.5.)

Nach einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes vom

27. Oktober 1905 überschreitet ein Gemeindevorsteher, der nach

Anordnung der Hundesperre gemäß ä38 des Reichsviehseuchen

gesetzes einen frei umherlaufenden Hund erschießt, seine Amts

befugnisse nicht, falls er Anlaß zu dem Verdacht hatte, daß der

Hund an der Tollwut leide.

Am 9. November 1903 hatte der Gemeindevorsteher B. zu

„B. einendem„Administrator St. gehörigen Teckelhund ‚ auf {dem

dortigen Felde totgeschossen. St. klagte dieserhalb gegen B.

auf Schadenersatz. B. wendete dagegen ein, daß ihm von zwei

Personen gemeldet worden wäre, daß auf dem Felde ein wut

verdächtiger Hund umherlaufe. Er sei daraufhin mit dem Gewehr

nach dem Felde gegangen und habe durch auffällige Bewegungen

des Hundes den Eindruck der Tollwut gewonnen, worauf er sich

als Gemeindevorsteher für verpflichtet gehalten habe, den Hund

zu erschießen. Zu berücksichtigen sei hierbei, daß der Admini

strator St. am 6. November 1903 einen wutverdächtigen fremden

Hund auf seinem Gehöft erschossen hatte, bei dem der Kreis

tierarzt am 8. November tatsächlich Tollwut feststellte, worauf

am 10. November für B. und Umgegend die Hundesperre ver

hängt wurde. Nach Vernehmung verschiedener Zeugen ver

urteilte das Amtsgericht den Gemeindevorsteher zur Zahlung von

50 M. In der Begründung führte das Gericht aus, daß der

Beklagte, ehe er den Hund erschoß, Ermittlungen über dessen

Gesundheitszustand hätte anstellen sollen. Gegen dieses Urteil

legte der Beklagte Berufung ein. Bevor es zur mündlichen Ver

handlung kam, erhob die Regierung den Konflikt, worauf das

gerichtliche Verfahren einstweilen eingestellt wurde. Das Land

gericht erachtete den Konflikt für begründet, ebenso das Ober

landesgericht unter der Voraussetzung, daß schon vor dem

9. November die Tollwut an Orten in der Nähe von B. fest

gestellt worden war.

Auch das Oberverwaltungsgericht erklärte den Konflikt für

begründet, worauf das gerichtliche Verfahren endgültig einzu

stellen war. Eine Überschreitung der Amtsbefugnisse durch die

Tötung des Hundes seitens des Beklagten wurde nicht angenommen.

In der Begründung wurde folgendes ausgeführt:

 

 

Nach g 37 des Reichsviehseuchengesetzes ist die sofortige

Tötung aller derjenigen Hunde anzuordnen, bei welchen der

Verdacht vorliegt, daß sie von einem wutkranken Tiere gebissen

worden sind. Als Organ des Amtsvorstehers für die Polizei

verwaltung ist der Gemeindevorsteher berechtigt und verpflichtet,

alles nötige anzuordnen und ausführen zu lassen, wenn zur

Erhaltung der öffentlichen Sicherheit ein sofortiges polizeiliches

Einschreiten notwendig ist. Läuft ein Hund frei umher, der im

Verdacht steht, von einem wutkranken Tiere gebissen zu sein,

so ist ein sofortiges polizeiliches Einschreiten geboten. Dem

Gemeindevorsteher kann nicht zugemutet werden das der An

steckung verdächtige Tier einzufangen und vorläufig einzu

sperren, er mußte demnach zur Tötung des Hundes für be

rechtigt angesehen werden. Es fragt sich nun, ob im vorliegenden

Falle der Verdacht bestand, daß der erschossene Teckel von

einem wutkranken Tier gebissen werden war. Wenn Umstände

vorliegen, nach denen das Tier der Seuche verdächtig war, so

konnte auch angenommen werden, daß es von einem kranken

Tier gebissen war. Der Seuchenverdacht rechtfertigt

selbstverständlich auch den Ansteckungsverdacht. Aus

dem vierten Absatz des 5 37 des Seuchengesetzes ergibt sich

im übrigen auch, daß regelmäßig auch die Tötung der wut

verdttchtigen Hunde anzuordnen ist. Aber selbst wenn sich der

Gemeindevorsteher bei Annahme des Seuchen- oder Ansteckungs

verdachtes geirrt haben sollte, so kann ihm eine Überschreitung

seiner Amtsbefungnisse nicht zur Last gelegt werden, sofern er

vor der Tötung pflichtgemäß erwogen habe, ob hier Seuchen

oder Ansteckungsverdacht vorliegt. Dies muß hier angenommen

werden. Es waren vorher mehrfach Fälle von Tollwut in der

Umgegend vorgekommen, daher lag bei einem frei umherlaufenden

Hunde die Annahme sehr nahe, daß er tollwütig war oder von

einem wutkranken Hunde gebissen werden war. Das Umher

schweifen ist ein bekanntes Zeichen der Erkrankung. Sollte

sich der Beklagte in der Beurteilung der Erscheinungen geirrt

haben, so kann ihm darum nicht der Vorwurf der Fahrlässigkeit

gemacht werden, zumal er nicht Sachverständiger ist. Der

Verdacht der Tollwut war hier im übrigen auch von anderen

Personen angenommen worden. Wie der Beklagte weitere Er

mittlungen hätte anstellen sollen, ohne daß er sich der Gefahr

aussetzte, von dem Hunde gebissen zu werden, und ohne daß

ihm der Hund entlaufen konnte, ist nicht einzusehen.

Aus der Urschrift des ä 38 des Reichsviehseuchengesetzes,

betr. die Festlegung aller Hunde in einem gefährdeten Bezirk

und die Tötung der in diesem frei umherlaufenden Hunde, ist

im übrigen zu ersehen, wie gefährlich von den Gesetzgebern

das freie Umherlaufenlassen der Hunde in einer durch Tollwut

betroffenen Gegend erachtet werden ist. Wenn in B. die Hunde

sperre erst am 20. November 1903, also am Tage nach der

Tötung dieses Hundes angeordnet werden ist, so konnte doch

auch bereits am 9. November bei einem frei umherlaufenden

Hunde eine Ansteckungsgefahr angenommen werden. Der Kläger

hatte sich die Tötung seines Hundes insofern selbst zuzu

schreiben, als er den Hund mit Rücksicht auf die in der Gegend

vorgekommenen Tollwutfltlle nicht ohne Aufsicht hätte umher

laufen lassen sollen. Der Gemeindevorsteher hat daher bei der

Tötung des klägerischen Hundes nur innerhalb seiner amtlichen

Befugnisse und ohne Überschreitung derselben gehandelt. Es

fehlt daher hier auch an dem im ä 823 des Bürgerlichen Gesetz

buchs aufgestellten Erfordernis der Widerrechtlichkeit.
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‚ Schweineflei'schelnfuhr. _

Ebensowie in Preußen ist nunmehr auch in Mecklenburg

Schwerin, Oldenburg, Bremen und Hamburg die Einfuhr frischen

_Schweinefleisches aus‘ Dänemark, Schweden und Norwegen zu

gelassen worden. Das Verbot der Einfuhr lebender Schweine

bleibt auch in diesen Staaten aufrechterhalten.

Nschvvelsung über den Stand der Tierseuchen in Deutschland

. am l5. Januar I907.

Die Zahlen bedeuten die Kreise (Oberamtsbezirke) usw., eingeklammert die Gemeinden.

Schweiueseuche und Schweinepest.

  
li 

Ver- ='S Ver

seuchte äg ä; scuchte

Regierungs- ‚ c.‘ o.ä E Regierungs- ‘e:

bezirk usw. g_-; ‘55 5 g bezirk usw. g: ‘5 ä

s ä*= ;-„’<> s :_> ä«=
M 115 g t=d L~'J

Preußen: Sigmaringcn . . . — 4 —

Königsberg. . . . 13 36 11 Waldeek . . . . . 3 1 s

Gumbinnen . . . 6 9 3 Bayern: ‘

Allenstein . . 9 44 24 Oberbayern . . . . 9 18

Danzig . . . . . . 7 14 11 Niederbayern. . . 4 ‘ 7

Marienwerdcr . . 15 70 , 31 Pfalz . . . . . . . 1 1
Berlin . . . . . . . i—— —- — Oberpfalz . . . . . — —

Potsdam . . . . . 10 50 19 Oberfranken . . . 5 8

Frankfurt . . . . . 15 67 25 Mittelfranken. ‚ . 2 3

Stettin . . . . . . 11 18 10 .Unterfranken . ‚ . 1 1

Köslin . . . . . . . 10 25 13 Schwaben. . . . . 6 9

Stralsund . . . . . 4 13 15 Württemberg . 1 1

Posen . . . . . .. 20 54 16 Sachsen‘. . . . . 7 8

Bromberg . . . . . 12 42 ‚19 Baden . . . . . . 4 4

Breslau . . . . . . 22‚ 90 23 Hessen .. . . . 9 20

Liegnitz . . . . . . 15 ‘ 64 23 Mcckl.-Schwerin 7 14

Oppeln . . . . . . 15 ‚ 54 1 19 Meckl.-Strelitz . 1 1

Magdeburg. . . . 10 33 23 Oldenburg . . . 12 24

Merseburg . . . . 14 39 17 Sacbs‚-Weimar‚ 3 22

Erfurt . . . . . . . 6 31 53 Sachs.—Meiningen 2 9

Schleswig ‘. . . . 20 ‚ 108 51 Sachs.-Altenburg 1 4

Hannover . : . . . 8 27 43 Sachs.-Kob.-Got. — —-_

Hildesheim . . . . 9 21 29 Anhalt . . . . . . 3 7

Liincbu'rg. . . . . 12 so‘ 26 Braunschweig 6 28 -

Stade . . . . . . . 12 46 63 Schwarzb.-Sond. — —

Osnabrück . . . . 6 41 73 Schwarzb.-Rud. — —

Aurich .‚ . . . . . — —- —- Reuß ä. L. . . . . —— —

Münster . . . . . . 10 ‚ 38 142 Reuß j. L. . . . .‚ 1_ 2

Minden . . . . . . 8 28 55 Schaumb.-Lippc — —

Arnsberg . . . . . 16 32 38 Lippe-Detmold . 4 10

Kassel . . . . . . . 17 54 32 Hamburg . . . . 4 6

Wiesbaden . . . . 12 55 ~ 59 Lübeck . . . . . 1 2

Koblenz . . . . . . 7 27 26 Bremen . . . . . 2 6

Düsseldorf . . . . 16 70 163 Elsaß . . . . . . . — —

Köln . . . . . . . . 7 12 41 Lothringen — —

Trier . . . . . . . 10 21 19

Aachen.....l 7 15 38

Rotz.

Preußen: In den Reg-Bez. Königsberg, Köslin, Liegnitz

Oppcln, Lüneburg je 1 (l), Stadtkreis Berlin 1 (4). In den Reg-Bez.

Potsdam, Breslau je 2 (2), Marienwerdcr 5 (ß), Allenstein 6 (B).

Sachsen: Kreishauptmannschaft Leipzig 1 (l).

W iirttcmberg: Neckarkreis 1 (l), Jagstkreis 2 (2). Zusammen

31 Gemeinden (gegen 43 im verflossenen Monat), davon auf Preußen

27 (36 im Dezember 1906).

Lungcnseuchc.

frei.

blank und Klauenscuche.

_ s. Nr.‘ 4.

 

Fleischbeschau, Fleisch- und Viehverkehr.

Redigiert von Block.

Verein preußischer Schlschthoftlorlrzte.

Vorstandssitzung

am 17. Februar 1907, vormittags 10 Uhr, in Berlin, Restaurant

„Spatenbräu“, Friedriehstraße 172. ‘ - ‘

Tagesordnung:

‚.n

. Geschäftliches.

2. Vorl. "e des Kommissionsberichtcs: .

a) betr. Aufnahme der Schlachthofbetriebslehre in den Lehr

plan der tierärztlichcn Hochschulen;

b) betr. Anstellungsverhältnisso der Schlachthoftierärzte.

3. Feststellung des Zeitpunktes und der Tagesordnung der VI. Plenar

versammlung des Vereins preußischer Schluchthoftierärzte.

4. Sonstiges.

Berlin, den 19. Januar 1907.

Der Vorstand.

Coenurus cerebralis im Gehirn einer Gemse.

Von Tierarzt Dr. Kurt Roth-Breslau. .

In der mir zu Gebote‘ stehenden Literatur erwähnt nur

Neumann im Trait6 des maladies parasitaires des animau1i

domestiques das Vorkommen von Coenurus cerebralis bei Gemsen.

Es erscheint daher angebracht, einen derartigen Fund zu be

schreiben, zumal in diesem Falle auch die Beobachtungen am

lebenden Tiere vorhanden sind.

Von einem Arzte aus Vorarlberg wurde mir das Gehirn

einer Gemse übersandt, um die pathologischen Erscheinungen

an demselben festzustellen. Das beigegebene Krankheitsbild ist

so charakteristisch beobachtet, daß es hier wörtlich folgen-soll:

„Die Gemse, eine dreijährige Geiß, wurde vor 14 Tagen

in meinem Jaedsebiet (‚Bresenzerwald) sefsnseu.nad ..ran„.mir„

zu Hause mit hinreichender Bewegung im Freien gehalten.

Schon das „Sichfangenlassen“ deutete auf‘ einen abnormen Zu

stand hin. Da körperlich nichts abnormes zu finden war, hegte

ich Verdacht, es liege eine Gehirnerkrankung vor.

Die ersten Tage war das Tier munter, doch fiel eine meist

schräge Kopfstellung (Neigung der rechten Gesichts

hälfte nach unten) auf. Das Tier wurde immer träger und

schlaffer, magerte von Tag zu Tag ab, zeigte matten'Blick

und Abgehen auch der geringsten Äußerung von Instinkt oder

sagen wir Geistestätigkeit. Gestern wurde es von heftigem

Bewegungstrieb befallen, rannte den Wänden nach hin

und her, ohne‚ sich jedoch in einer bestimmten Richtung zu

drehen, wie es bei der sogenannten Drehkrankheit der Fall ist.

Bis heute früh nahm die Entkräftung so zu, daß ich’ das

Tier von seinen Leiden erlösen und töten ‘ließ. Am ganzen

Körper Abmagerung, fast vollständiger Fettschwnnd; das Fleisch

blaß; Leber schlaff; Lunge fühlt sich lederartig an, an Volumen

verkleinert. Im Gehirn die Hirnkärmmern mit gelblich

seröser Flüssigkeit angefüllt; erweitert; Gehirusubstanz

blaß; Windungen flach. Am Grunde einer besonders großen

Höhle ein Häufchen kleiner, weißer Knötchen, in denen

ich die Krankheitsherde vermute.“

An dem eingesandten Gehirn, ‘das schon etwas maceriert

war, konnte an der rechten Hemisphäre' am Übergang der

Konvexität in die Gehirnbasis eine kirscherigroße Abflachung

auf einer Windung in der grauen Substanz festgestellt werden.

In dieser Vertiefung fiel ‘sofort ein kleiner Haufen dicht

neben- und übereinander sitzender, stecknade]kopfgroßerf}durch

scheinender, grauweißer Bläschen auf.
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Bei schwacher Vergrößerung im Quetschpräparat unter

Wasserzusatz ließen sich die Bläschen unschwer als die Skolices

einer Finne feststellen. Difi‘erentialdiagnostisch war Cysticercus

inermis sofort auszuschließen, da ein doppelter Hakenkranz

deutlich sichtbar war. Gegen Cysticercus tenuicollis sprachen

der Sitz im Gehirn und der fehlende, leicht ausstiilpbare lange

Hals. Wenn nun Cysticercus cellulosae bei massenhafter Ein

wanderung auch einmal im Gehirn vorkommen kann, so war

doch zu bedenken, daß der Vorbericht gar nichts von einer

Veränderung der Muskulatur oder anderer Organe in diesem

Sinne erzählte. Schon auf dem Wege der Ausschließung lag

daher die Diagnose, daß es sich aller Wahrscheinlichkeit

nach um Teile einer Coenurus cerebralis-Blase handeln

könne, nahe.

Bei eingehenderer — mikroskopischer — Untersuchungen

wiesen sich die glasig erscheinenden Bläschen als die Kopfzapfen

von Coenurus cerebralis, die zu Hunderten der Innenwand

der Blase aufsaßen. Man sah deutlich die von der gemeinschaft

lichen Blasenwand ausgehenden Skolices mit teils eingezogener,

teils ausgestülpter Kopfanlage nebst doppeltem Hakenkreuz.

Der Skolex selbst war charakteristisch birnförmig und ver

hältnismäßig klein. Das Rostellum war kugelig und zeigte

sich besetzt mit einem doppelten Kranz verschieden großer

Haken. Meistens konnte man 28—30 Stück Haken zählen.

Jeder sichelförmige Haken zeigte einen kleineren Quer- und

einen viel größeren Längsfortsatz. Die vier Saugnäpfe waren

fast eirund. Unterhalb des Hakenkranzes befanden sich massen

haft Kalkkonkremente, die fast den ganzen Skolex ausfiillten.

Einwandfrei festgestellt wurde diese Diagnose im Labora

torium des hiesigen Schlachthofes durch die bereitwillige Unter

suchung der Herren Obertierarzt Dr. Marschner und Tierarzt

Ledschbor. Zu erwähnen ist noch eine zirka erbsengroße

Stelle, die sich in der Nähe der oben beschriebenen Blase, also

auch auf einer Windung der rechten Hemisphäre eingebohrt

hatte und die vollkommen käsig degeneriert war. Daß auch

dieser Herd durch eine regressive Metamorphose aus einer

Coenurus cerebralis-Blase entstanden sein mußte, bewies der

Nachweis von Haken- und Kalkkonkrementen in der Zerfalls

masse.

Der Weg der natürlichen Infektion ist bei dieser Gemse

sicher analog dem bei Schafen zu suchen.

Wenn in dem Vorberichte erwähnt ist, daß die Gemse sich

nicht in einer bestimmten Richtung gedreht hat, so sind ähn

liche Fälle bei anderen coenuruskranken Tieren öfters beschrieben

worden. Immerhin sind ausgesprochene Zwangsbewegungen im

Krankheitsberichte geschildert worden (an den Wänden hin

und benennen). Außerdem liefert die Krankengeschichte einen

Beweis dafür, wie die herkömmliche Bezeichnung „Dreh

krankheit“ zu eng gefaßt ist und Verwirrung stiften kann.

Für die klinische Diagnostik wäre vielleicht bemerkenswert

die Übereinstimmung des Sitzes des Blasenwurmes in der rechten

Hemisphäre und die geschilderte Neigung der rechten Gesichts

h.älfie nach unten. _

Als eine weitere Folgerung aus diesem Funde könnte man

im Sinne der Tierhygiene die Forderung aufstellen, daß zur

Verhütung der Verbreitung der Taenia coenurus und ihrer Vor

stufen an Hunde, Gehirne von Gemsen nur mit derselben Vorsicht

wie von Schafen verfüttert werden dürften.

 

 

Auch die Fleischbeschau kann vorkommenden Falles ein

Interesse daran haben, bei Gemsen auf Coenurusblasen im Gehirn

zu achten.

Die Ergebnisse der Schlachtvieh- und Fleischbeschau

im Deutschen Reiche im Jahre 1904.

II. Ergebnisse der Fleischbeschau bei dem in das Zoll

inland eingeführten Fleische.

Von den 132 im Jahre 1904 bestehenden Untersuchungs

stellen gelangten nicht zur Tätigkeit diejenige zu Schlaney

(Schlesien), Eger (Bayern), Warnsdorf (Königreich Sachsen),

Säckingen, Lörrach (Baden), Greiz (Reuß ä. L.).

Zubereitetes Fleisch wurde nicht untersucht in Memel.

Zubereitete Fette gelangten nicht zur Untersuchung in

Fürth i. W., Kaiserslautern, Landau i. Pf., Landshut, Singen,

Baden, Warnemünde, Altmünsterol, Noväant, Altkirch. Nur

frisches Fleisch ist zur Untersuchung gelangt in Beuthen,

Woyens, Suderwick, Rotten, Elten, Horbach, Kufstein, Oberjoch,

Deutsch-0th.

Die Einfuhr von frischem Fleisch fand aus folgenden

Ländern statt: Österreich-Ungarn, Schweiz, Frankreich, Luxem

burg, Belgien, Niederlanden, Großbritannien, Dänemark, Schweden

und Norwegen, Rußland, Amerika und den Zollausschliissen.

Die Einfuhr von zubereitetem Fleisch (einschließlich

Därmen) fand statt: aus den Zollausschlüssen, Österreich-Ungarn,

Italien, der Schweiz, Frankreich, Großbritannien, Belgien, den

Niederlanden, Luxemburg, Dänemark, Schweden und Norwegen,

Rußland, Rumänien, Serbien, Bulgarien, der Türkei, Spanien

und Amerika.

Därme wurden außerdem noch eingeführt aus Griechenland,

Malta, Cypern, Afrika, Britisch-Ostindien, Persien, China und

Australien.

Die Einfuhr von zubereiteten Fetten fand statt: aus

Zollausschlüssen, Österreich-Ungarn, Italien, der Schweiz, Frank

reich, Großbritannien, Belgien, den Niederlanden, Dänemark,

Schweden und Norwegen, Rußland, Serbien, der Türkei, Britisch

Ostindien, China, Japan, Amerika, Australien.

An frischem Fleische wurden eingeführt: 134 560 Tier

körper (90 448 Rinder und Kälber, 37 331 Schweine und 6781

andere Schlachttiere) im Gesamtgewicht von 182 601,80 dz.

Davon wurden beanstandet 1000 Tierkörper (655 Rinder und

Kälber, 325 Schweine und 20 andere) im Gewichte von 1103,78 dz

und 29 057 einzelne Teile von Tierkörpern im Gewicht von

1122,58 dz. In Prozenten ausgedrückt wurden demnach be

anstandet 0,74 Proz. der Tierkörper und 0,60 Proz. des Ge

samtgewichtes. Nach Abzug der Beanstandungen gelangten

also zur Einfuhr 133 560 Tierkörper (89 793 Rinder und Kälber,

37 006 Schweine und 6761 andere Tierkörper) im Gewichte von

180 375,44 dz.

An zubereitetem Fleische, ausschließlich der Därme,

wurden eingeführt: 1 574 872 Fleischstücke im Gewicht von

100 726,93 dz (wovon allein 59 348,59 dz Schinken, Speck und

sonstiges Schweinefleisch). Davon wurden beanstandet 42 118

Fleischstiicke im Gewicht von 2298,65 dz, das ist 2,67 Proz.

der Fleischstiicke und. 2,28 Proz. des Gesamtgewichtes. Nach

Abzug der Beanstandungen kamen zur Einfuhr 1 532 754 Fleisch

stücke im Gewicht von 98 428,28 dz.

Därme kamen in 167 635 Packstiicken im Gewicht von

274 522,78 dz zur Einfuhr. Davon wurden beanstandet 939 Pack—
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stücke im Gewicht von 1714,10 dz, das ist 0,56 Proz. der Pack

stücke und 0,62 Proz. des Einfuhrgewichtes.

Von zubereiteten Fetten gingen 23 287 Sendungen mit

1 750 274 Packstücken im Gewicht von 1 365 242,48 dz in das

Zollinland ein. Davon wurden 12 112 Packstücke mit 7 724,12. dz

beanstandet, d. s. 0,69 Proz. der Packstücke und 0,57 Proz. des

Gewichtes. Zugelassen wurden zur Einfuhr also nur 1 738 162

Packstücke im Gewicht von 1 357 518,36 dz.

Als Beanstandungsgründe sind bei

folgende angeführt:

Weil nicht in an ganzen Tierkörpern eingeführt,

wurden beanstandet 55,41 dz frisches Fleisch. Wegen Tuber

kulose wurden konfisziert 310 Tierkörper (141 Rinder und

Kälber und 169 Schweine) im Gewicht von 427,94 dz. Ge

sundheitsschädliche Finnen fanden sich in 170 Tierkörpern

(168 Rindern und 2 Schweinen) mit 307,96 dz Gewicht. Wegen

Verdorbenseins wurden 397 Tierkörper im Gewicht von

298,81 dz beanstandet.

Beanstandungen bei zubereiteten Fleische:

Wegen unrichtiger Angabe und Bezeichnung wurden be

anstandet 186 Fleischstücke (4,22 dz), Büchsenfleisch, Würste,

Hunde- und Pferdefleisch 181 Stücke (1,05 dz), wegen Be

handlung mit Borsäure oder deren Salzen 9201 Fleischstücke

(997,36 dz), mit schwefliger Säure oder unterschweflig

sauren Salzen 205 Stücke (11,06 dz), mit Farbstoffen

1 Fleischstück (0‚01 dz). Beanstandet wurden, weil sie das

Minimalgewicht von 4 kg nicht erreichten, 4765 Fleisch

stücke (449,09 dz), wegen Tuberkulose 6344 Fleischstücke

(202,68 dz), wegen Trichinen 199 Fleischstücke (11,68 dz),

wegen gesundheitsschädlicher Finnen 171 Fleischstücke

(8,87 dz), wegen ungenügender Zubereitung (Pökelung)

2890 Fleischstücke (172,61 dz), wegen Verdorbensein

15982 Stücke (373,21 dz), und aus sonstigen Gründen

2093 Fleischstücke (66,81 dz).

Von den eingeführten Därmen wurden nachstehende Mengen

beanstandet: 8 Packstücke (18,75 dz) wegen unrichtiger Angaben

und Bezeichnung, 7 Packstücke (19,37 dz) weil Pferdedärme,

1 Packstück (1,90) dz) weil mit Borsäure behandelt, 27 Pack

stücke (11,48 dz) weil ungenügend gesalzt, 6 Packstücke

(8,99 dz) wegen Tuberkulose, 682 Packstücke (1344,42 dz)

wegen anderer krankhafter Veränderungen, 130 Packstücke

(252,24 dz) wegen Verdorbenseins, und 78 Packstücke (56,95 dz)

aus sonstigen Gründen.

Bei den zubereiteten Fetten lagen folgende Beanstandungs

gründe vor:

Unrichtige Angaben und Bezeichnungen bei 131 Pack

stücken (123,16 dz), Behandlung mit Borsäure oder deren

Salzen 65 Packstücke (50,87 dz), Behandlung mit chlorsauren

Salzen 1 Packstück (0,03 dz), mit Farbstoffen 74 Packstücke

(127,61 dz), äußere Mängel des Fettes 892 Packstücke (1529,28 dz),

Verstoß gegen ä 3 des Margarinegesetzes 421 Packstücke

(244,31 dz), gegen ä 6 desselben Gesetzes 9 Packstücke (3,74 dz),

Verfälschung, Nachahmung, Verdorhensein 10 519 Packstücke

(5645,12 dz).

Die Gesamtmenge des eingeführten Fleisches beträgt nach

einer eingehenden Zusammenstellung auf S. 13 des Berichtes,

nach Abzug des aus Deutschland ausgeführten Fleisches ins

gesamt 1 666 354 dz. In diese Summe sind die Fette einbegrifl’en.

Wenn nun auf Grund dieser Zahlen gesagt wird, „demnach

frischem Flelsche

 

betrug der "erbrauch an ausländischem Fleisch auf‘ den Kopf der

Bevölkerung 2,81 kg“, so ist darauf hinzuweisen, daß in dem für

den Kopf der Bevölkerung ermittelten Fleischverbrauch von 46,5 kg

von im Inlande geschlachteten Schlachttieren sich das Fleisch von

393 639 aus dem Auslands eingeführten Schlachttieren (ca.900000dz

ausgeschlachtetes Fleisch) befindet. Rieck.

Zwei Reichsgerichtsentscheidungen in Fleischbeschau

suchen.

l. In Nr. 2 des diesjährigen Jahrganges der Zeitschrift für

Fleisch- und Milchhygiene wird auf eine Reichsgerichtsentscheidung

vom 6. Februar 1906 Bezug genommen, wonach die Anwendung

eines Konservierungsmittels, das die tatsächlich etwa eingetretene

Verschlechterung eines Nahrungs- und Gcnußmittels zu verdecken

nicht imstande, sondern nur geeignet ist, den Zeitpunkt für

deren Eintritt hinauszuschieben, und das einen für die Güte der

Ware indifferenten Zusatz darstellt, nicht als Verfälschung an

zusehen ist. .

Dieser dem Schlußpassus des Urteils entnommene

Satz hat in Interessentenkreisen Verwunderung erregt. Für die

Fleischbeschau im engeren Sinne kommt_dem Urteil keine Be

deutung zu, wohl aber für die polizeiliche Nahrungsmittclkontrolle.

Es erscheint daher berechtigt, das Urteil in seinen Haupt

ausführungen hier wiederzugeben.

„Der Vorderrichter hatte festgestellt, daß die Angeklagten

Heringe verkauft haben, die mit ihrem Wissen, um sie zu

konservieren, mit Borsäure versetzt waren. Er hat aber darin

weder den Tatbestand des ä 12 (14), noch den des g 10 (11)

des Gesetzes vom 14. Mai 1879, betreffend Verkehr mit

Nahrungsmitteln usw., gefunden. ‘ '

Richtig ist, daß durch g 7 des Gesetzes vom 24. Mai 1901,

betreffend den Verkehr mit Weinen usw._. ein Zusatz von Bor

säure zu Wein, weinhaltlgen oder weinähnlichen Getränken

welche bestimmt sind, anderen als Nahrungs- oder Genußmittel

zu dienen, verboten ist; und es ist ferner richtig, daß der

Bundesrat in Verfolg der ihm durch ä 21 des Gesetzes vom

3. Juni 1900, betrefl‘end die Schlachtvieh- und Fleischbeschau,

erteilten Ermächtigung nach der Bekanntmachung des Reichs

kanzlers vom 18. Februar 1902 bei der gewerbsmäßigen Zu

bereitung von Fleisch die Verwendung von Borsäure oder deren

Salzen gleichfalls verboten und damit allerdings ausgesprochen

hat, daß der Zusatz von Borsäure Fleisch gesundheitsschädlich

macht. Allein diese Bestimmungen müssen hier außer

Betracht bleiben. Denn das Gesetz vom 24. Mai 1901 ver

folgt in erster Linie andere Zwecke, als das Publikum vor der

Erwerbung gesundheitsschädlicher Getränke der gedachten Art

zu schützen, und unter Fleisch im Sinne des Gesetzes vom

3. Juni 1900 sind nach dessen 64 nur Teile von warmblütigeu

Tieren zu verstehen; das Fleisch und das Fett von Fischen sind

dabei, wie aus der Begründung des Gesetzentwurfes hervorgeht,

absichtlich ausgeschlossen werden. Überdies kann aus der

Wirkung der Borsäure auf ein oder das andere Nahrungsmittel

nicht gefolgert werden, daß sie die gleiche Wirkung bei jedem

anderen hervorrufen müsse. Der Vorderrichter hat daher nicht

geirrt, wenn er seine Entscheidung über die Gesundheits

schädlichkeit der Heringe von den besonderen Umständen des

vorliegenden Falles abhängig machte.

Nun ist die den Heringen zugesetzte Menge Borsäure so

gering gewesen, daß nach den Feststellungen des Vorderrichters

aus

- lihll



7. Februar 1907. BERLINER TIERÄRZTLICHE WOCHENSCHRIFT. 97
 

selbst von den Verfechtern der Schädlichkeit des Borsäure

zusatzes die Unschädlichkeit „im einzelnen Falle des Genusses“

anerkannt werden ist. Das Gericht hat dabei erwogen, daß

die Art dieses Nahrungsmittels einen größeren Verbrauch im

Einzelfalle ausschließt. Es könnte deshalb in jedem Falle von

einer die Gesundheit schädigenden Wirkung der Heringe nur

unter der Voraussetzung gesprochen werden, daß sie mit anderen,

gleichfalls Borsäure in geringen Mengen enthaltenden Nahrungs

mitteln zusammen genossen würden. Mit Recht hat der Vorder

richter diese Wirkung nicht berücksichtigt. Als gesundheits

gefährlich im Sinne des g 12 (14) des Gesetzes vom 14. Mai

1879 kann nämlich ein Gegenstand nur dann angesehen werden,

wenn die mit seinem Genuß verbundene gesundheitsschädliche

Wirkung eintritt bei einer Verwendung in der Weise oder in

der Menge, wie sie bei diesem Nahrungs- oder Genußmittel

üblich sind. Der Tatbestand des Vergehens liegt deshalb

objektiv nicht vor, wenn jene Wirkung nur die Folge besonderer

Umstände oder eines übermäßigen Genusses ist. Auch kann

von der Schädlichkeit eines Nahrungs- oder Genußmittels regel

mäßig nur unter der Voraussetzung die Rede sein, daß es diese

Eigenschaft durchschnittlich fiir jeden Menschen hat.

Eine "erfälschung der Heringe im Sinne des 5 10 des

Nahrungsmittelgesetzes liegt aber nach den Feststellungen des

Vorderrichters gleichfalls nicht vor. Diese würde zur not

wendigen Voraussetzung haben, daß durch den Zusatz von

Borsäure bei den Heringen eine solche Veränderung eingetreten

wäre, daß sie dadurch entweder verschlechtert werden wären,

oder den ihrem wahren Wesen nicht entsprechenden Anschein

einer besseren Beschaffenheit erhalten hätten. Beides ist aber

nach den tatsächlichen und deshalb unangreifbaren Feststellungen

des Gerichtes nicht der Fall. Denn danach handelt es sich

lediglich um die Anwendung eines Konservierungsmittels, das

die tatsächlich etwa eingetretene Verschlechterung eines

Nahrungs- oder Genußmittels zu verdecken nicht imstande,

sondern nur geeignet ist, den Zeitpunkt für deren Eintritt

hinauszuschieben, und das einen für die Güte der Ware in

differenten Zusatz darstellt. Aus letzterem aber folgt zugleich,

daß auch das kaufende Publikum bei dem Ankauf der Heringe

in seinen berechtigten Erwartungen nicht getäuscht worden

sein kann. Demnach fällt auch der Tatbestand des ä 10 des

Nahrungsmittelgesetzes.“

2. In dem Strafverfahren gegen einen Berliner Fleischer

meister, der wegen Verwendung von Präservesalz von der

Strafkammer zu drei Tagen Gefängnis verurteilt worden war,

ist ein wichtiges Reichsgerichtserkenntnis ergangen. Der An

geklagte hatte Hackfleisch ein Konservierungsmittel zugesetzt,

das ihm vom Verkäufer als unschädlich bezeichnet werden war,

das aber, wie die Untersuchung des damit versetzten Hack

fleisches ergab, schweflige Säure und schwefelsaures Natron

enthielt.

In dem Reichsgerichtserkenntnis wird ausgeführt, daß es

zum vorsätzlichen Handeln nicht genügt, daß die physische

Tätigkeit an sich als Ergebnis freier Willenserschließung des

Handelnden sich darstellt. Um Strafbarkeit zu begründen, muß

der Täter bei Herstellung, Verkauf, Feilhalten oder sonstigem

Inverkehrbringen der als Nahrungs- oder Genußmittel für andere

bestimmten Gegenstände das Bewußtsein haben, daß deren Genuß

die menschliche Gesundheit zu schädigen geeignet sei. In

gleichem muß der Täter, damit ein wissentliches Handeln im

 

Sinne des 626 Nr. 1 des Gesetzes vom 3. Juni 1900 fest

gestellt werden kann, Kenntnis davon haben, daß die bei der

gewerbsmäßigen Zubereitung verwendeten Stoffe der Ware eine

gesundheitsgefährliche Beschaffenheit zu verleihen geeignet sind.

Auf die Aussage des Verkäufers hin hatte der Schlächtermeister

das Salz als unschädlich betrachtet und hat es nicht in seiner

Vorstellung als möglich aufgenommen, daß dasselbe gesundheits

gefährlich sein könnte. Damit bleibt für die Annahme, daß der

Angeklagte mit direktem. oder auch nur eventuellem Vorsatz

gehandelt habe, kein Raum; höchstens hatte in Frage kommen

können, inwieweit seine Strafbarkeit durch fahrlässiges Handeln

begründet wurde. (Deutsche Schlacht- und Viehhof-Zeitung.)

Begutachtung der Grenzsperre durch die Schlachthof

direktoren.

Unter dieser Bezeichnung nimmt in der letzten Nummer

des eben abgeschlossenen Jahrganges der B. T. W. Herr Prof.

Dr. Schmaltz Bezug auf einen Artikel der „Deutschen land

wirtschaftlichen Tierzücht“, der sich unter der Spitzmarke

„Doppelte Veterinärwissenschaft“ mit den Vorschlägen be

schäftigte, die eine Anzahl Direktoren größerer Vieh- und

Schlachthöfe dem Deutschen Städtetag als Maßnahmen zur

Milderung und Beseitigung der Fleischnot unterbreitet haben,

und über welche in Nr. 49 der B. T. W. rein sachlich referiert

worden war. Ich habe zwar mancherlei Fühlung mit land

wirtschaftlichen Kreisen und verfolge auch einen Teil der land

wirtschaftlichen Presse mit Aufmerksamkeit, habe aber eine

Beunruhigung über unsere Vorschläge in diesen Kreisen nicht

wahrgenommen. Nur ein Gegenartikel erschien in verschiedenen

landwirtschaftlichen Wochenschriften und einigen agrarischen

Tageszeitungen; er hatte überall denselben Wortlaut und trug

die obenerwähnte Spitzmarke. Der Artikel entstammt den

„Mitteilungen der Zentralstelle der Preußischen Landwirtschafts

kammern (Viehverwertungsstelle)", die als Manuskript gedruckt

werden, und an deren Kopf zu lesen ist: „Um Abdruck, mit oder

ohne Quellenangabe, wird gebeten.“

Dieses streitbare Blatt hatte selbstverständlich die einzige

Aufgabe, alles zu bekämpfen, was nicht den von ihm zu ver

tretenden Interessen entspricht. Mit ihm sich wegen des Artikels

„Doppelte Veterinärwissenschaft“ auseinanderzusetzen, wird keiner

der an der Dresdner Konferenz beteiligten Kollegen das Ver

langen haben, ich auch nicht.

Dagegen möchte ich auf zwei Bemerkungen des Herrn Prof.

Dr. Schmaltz zurückkommen. Warum die Bemerkungen jenes

Artikels über den unter 2. in dem Schmaltzschen Aufsatz

angeführten Vorschlag für diejenigen eine bittere Pille sein

soll, welche früher im Kampfe gegen die Freizügigkeit des

Fleisches im Inlande sich hervorgetan haben, ist mir nicht

erfindlich. Unser Vorschlag hat doch mit den damals strittigen

Fragen auch nicht das geringste zu tun. Jene Periode hat

durch die Gesetzgebung ihren für alle bindenden Abschluß ge

funden, und daran zu rütteln, hat in niemandes Absicht gelegen.

Wir waren auch der Meinung, daß der Weg, den ein Bundes

staat gehen kann, auch für andere gangbar sein dürfte. Wenn

die in geschlachtetem Zustande ‚nach Sachsen eingehenden

österreichischen Schweine in Bodenbach, d. h. auf öster

reichischem Grund und Boden geschlachtet und ebenda von

sächsischen Tierärzten untersucht werden dürfen, so kann

man diese Konzession auch solchen Landesteilen machen, die,
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wie Elsaß—Lothringen, ganz besonders unter dem Mangel an

Schlachtschweinen litten, während jenseits der Landesgrenze, auf

französischem Gebiete, das Schweinefleisch beträchtlich billiger

zu haben war.

Auch ohne Verantwortlichkeitsgefiihl waren wir in jener

Konferenz, bei der es sich nicht um eine politische Demonstration,

sondern um eine Beratung in ernster, für die Gemeinden hoch

wichtiger Angelegenheit handelte, nicht. Wir haben nach

unserem besten Wissen und Könneh versucht, das einerseits

Notwendige mit dem andererseits Erforderlichen in Einklang zu

bringen, so gut es ging. Viele Tierärzte, auch staatliche, stehen

mit uns auf dem Standpunkte, daß nicht alles das, was heute

an „veterinärpolizeilichem“ Rüstzeug zur Aufrechterhaltung der

Grenzsperre verwendet wird, ernster Prüfung standhält. Ich

erinnere nur an die Tuberkulinisierung des dänischen Viches

und an die der Einführung österreichischer Schweine voran

gehenden langen Beobachtungfristen.

Mit erfreulicher Offenheit hat zu den Gründen der Grenz

sperre der derzeitige englische Premier Stellung genommen,

der vor einigen Wochen, als er unter Hinweis auf den vorzüg

lichen Gesundheitszustand der kanadischen Rinder, wegen des

gegen Kanada bestehenden Einfuhrverbotes interpelliert wurde,

einfach erklärte: Seiner Auffassung nach sei das Einfuhrverbot

für Vieh eine Schutzmaßregel, deren Berechtigung nicht allein

davon abhängig gemacht werden solle, ob ein bestimmtes Land

zu einer bestimmten Zeit seuchenfrei ist.

Rieck.

Dle Auslandsfleischheschau und dle Chemiker.

Die gekündigten Fleischbeschauverträge mit. den die Ausland

fleischbeschan gewissermaßen in Pacht habenden Städten seitens

des Landwirtschaftsministeriums soll weiterhin unter den veränderten

Bedingungen, die die Erniedrigung der Auslandsfleischbeschau

gebühren mit sich bringt, zum 1. April neu aufgenommen werden.

Da angeblich den Städten kein erheblicher Nutzen mehr zugestanden

werden soll, könnte der Fall eintreten, daß das Landwirtschafts

ministerium selbst die Auslandsfleischbeschau übernähme. Darauf

fußen die mit der Auslandsfleischbeschau in Verbindung stehenden

Chemiker. Sie glauben nämlich dadurch eine Erhöhung ihrer Bezüge

erzielen zu können und erheben gegen ihre bisherige Honorierung

gewissermaßen Einspruch. Die Tierärzte dagegen hätten mit der

Bezahlung besser abgeschnitten; ihre Gehälter seien standesgemäßer,

weil ihre Vertretung nach oben hin besser sei. Auch sei die Kon

kurrenz geringer als bei den Chemikern. -— Leider hat der Artikel

schreiber gar keine Ahnung, welch immense Konkurrenz sich die

Tierärzte unter sich selbst machen. Er möge nur einmal einige

Tage nach der Ausschreibung einer einigermaßen selbständigen

tierärztlichen Stellung mit etwa 3000 M. Einkommen sich in die

Nähe eines „Vorstellungslokales“ postieren. Ganze Karawanen und

Prozessionen zylindertragender Tierärzte werden ihm klar machen,

daß es bei uns ist tout comme chez vous. Multi convocati,

perpauci clecti!

Dr. G.

Nahrungsmlttel-Untersuohums-Anstalten.

Eine ganze Reihe Städte hat in allerletzter Zeit Nahrungs

mittel-Untersuchungs-Anstalten errichtet, so Merseburg, Görlitz,

Magdeburg, Halberstadt. In Crefeld wurde ein privates Institut

von der Stadt übernommen und der Inhaber als Beamter an

gestellt, in Mannheim wurde ein mächtiger Neubau mit dem

Namen des Gründers der Stadt, Kurfürst Friedrich IV. von der

Pfalz, als Kurfrirstenbau bezeichnet, und dem noch verschiedene

städtische Anstalten innewohnen, zum Domizil bestimmt.

Dr. G.

 

 

Arzt und Tierarzt bei der Flelschheschau.

Ein Fleischer bei Grünstadt hatte eine auf dem Mannheimer

Markt um 265 Mark erstandene Kuh ohne Beschau geschlachtet

und das Fleisch mit einem zweiten Fleischer zwecks Verkaufs ge

teilt. Doch erfolgte Konfiskation des Fleisches auf Grund er

gangener Anzeige bei der Behörde. Lunge, Leber, Schlund, Därme

waren vom Bezirkstierarzt Schröter in Frankenthal im Keller in

tuberkulösem Zustande gefunden und vor Gericht als ekelerregend

und gesundheitsschädlich erachtet worden. Der Landgerichtsarzt

Dr. Kühn in Frankenthal hingegen bekundete, daß das Fleisch

nicht gesundheitsschädlich gewesen sei und auf der Freibank hätte

"erkauft werden können. Das Fleisch sei auch nicht ekelerregend

gewesen, wie der Bez‘irkstierarzt es darstellte. Wegen Übertretung

des Reichsfleischbeschaugesetzes wurden die beiden Schlächter zu

150 und 45 Mark Geldstrafe verurteilt.

Es fragt sich, ob in diesem Falle ein Medizinalbeamter zu

ständig war. Die Schlachtung konnte immerhin als solche ohne

Lebendbeschau angesehen werden; hierfür war zweifelsohne der

Tierarzt der Sachverständige. Betrachtet allerdings das Land

gericht Frankenthal die Sache im Sinne des Nahrungsmittelgesetzes,

so würde auch ein Arzt zuständig sein. Die Hauptsache aber mußte

vornehmlich darin liegen, welchem von beiden Sachverständigen

das Endgutachten zukäme. Vorläufig wurde dies noch dem Er—

messen des Gerichts anheimgestcllt. Dr. G.

Unbilllgkelt?

Unbilligkeit nennt die landwirtschaftliche Presse die Herab

setzung der Gebühren der Auslandsfleischbeschau, während die

Inlandsgebühren nicht erniedrigt werden sollen. Die Frage hat für

die Tierärzte fundamentales Interesse, da die Erniedrigung der

Inlandsgebühren bedeutend verschlechtemd auf ihren Einnahme

Etat wirken würde. Die Herabsetzung der Auslandsgebühren wird

Vorderhand damit begründet, daß schon im Erlaß der Gebühren

ordnung eine Revision der Gebührensätze beabsichtigt gewesen sei,

und daß die Erniedrigung der Gebühren im Interesse der Fleisch

teuerung geschehe, Demgegenüber ist zumerw_i‚dern, daß die,Aus

landsgebühren bedeutend höhere an und für sich als die Inlands

gebühren sind, die z. B. in den Vororten Berlins bald nicht mehr

diesen Namen verdienen dürften. Auch sind fast in allen preußischen

Provinzen die Inlandsgebühren bereits vor geraumer Zeit erheblich

erniedrigt worden. Bedenkt man, daß mit der jetzigen Inlands

Beschaugebühr mindestens zwei Wege bezahlt sind, daß sehr oft

der Beschauer vergeblich seine Gänge macht, sei es, daß der

schlachtende Fleischer seine Arbeit nicht beendet hat, oder daß er

überhaupt seinen Versprechungen nicht nachgekommen ist. In den

Auslandsfleischbeschauämtern ist dagegen ähnlich wie in Schlacht

höfen das sich anhäufende Vieh in lebendem geschlachteten Zustande

stets an gewünschtem Orte; es kann eine Vielzahl untersucht

werden in einer viel kürzeren Zeit als in der z. B. ein einzelnes

Tier in weiterer Entfernung der Schlachtvieh- und Fleischbeschau

unterzogen werden kann. Es sind also hier die Einzahl oder

geringe Zahl in der Ferne, dort die Vielzahl in der Nähe sich

gegenüberstehend. Doch das sind ja allbekannte Tatsachen, über

die kein Wort weiter zu verlieren ist. Vorderhand aber scheint

auch nicht zu befürchten zu sein, daß die lnlandsgebühren erniedrigt

werden, da die Fleischbeschau selbst Schaden leiden müßte.

Dr. G.

Tarlferrnlßlgung zur Linderung der Flelschtsuerung.

In Übereinstimmung mit dem Gutachten des Landeseisenbahn

rate hat der Minister der öfientlichen Arbeiten zur Linderung der

Fleischteuerung eine Ermäßigung der Eisenbahntarife für Fleisch

von frischgeschlachtetem Vieh (Rindvieh, Schweine, Schafe, Ziegen,

auch Kälber, Ferkel, Lämmer, Zicklein) für den Bereich der preußisch

hessischen Staatseiscnbahnen angeordnet, und zwar: 1. Mit Gültig

keit schon vom 15. d. M. ab erfolgen die Beförderung und Fracht

berechnung für Stückgut und Wagenladungen nach den Bestimmungen

des Spezialtarifs für bestimmte Eilgüter im Teil IB des Deutschen

Eisenbahngütertarifs. 2. Mit Gültigkeit vom 1. k. M. ab werden

für Wagenladungen (sowohl fünf wie zehn Tonnen) auf Entfernungen

von 101 Kilometer an die Frachtsätzc staffelförmig ermäßigt. Beide

Maßnahmen sollen bis 31. Dezember 1909 Geltung haben.



T. Februar 1907. BERLINER TIERÄRZTLICHE woonsuscnmrr. 99
 

Zur Vieheinfuhr.

In dem Verzeichnis der für die Einfuhr von Rindvieh und

Schafen aus Österreich—Ungarn zugelassenen öffentlichen Schlacht

häuser (vgl. Jahrg. 1906, pag. 270 d. Ztg.) ist das städt. Schlachthaus

zu Rybnik gestrichen werden.

Ein Wort zum Schlachttiermangel.

Von Amtstierarzt Noack in Dresden.

(Deutsche ticrlirztliche “Wochenschrift 1906, Nr. .52.)

Der Verfasser macht darauf aufmerksam, daß in Rücksicht

auf die Fleischnot die Landwirte alles daransetzen müßten,

eine erhöhte Produktion aufzuchtfähigen und bzw. auch schlacht

baren Jungviehs (Kälber) zu ermöglichen. Man sollte deshalb

erwarten, daß in viehmangels- und dabei futterreicher Zeit, wie

der gegenwärtigen, in der Zahl der Schlachtung trächtiger

weiblicher Tiere ein Rückgang eintreten würde. Das ist aber

nicht der Fall. Gewiß muß zugegeben werden, daß eine Gra

vidittit bis etwa zur Hälfte der Tragezeit vom Nichtsachver

ständigen übersehen werden kann. Es kann aber die Abgabe

tragender Tiere zu Schlachtzwecken auch gewinnsüchtigen

Motiven entspringen. Tragende Tiere zeigen ein ruhigeres

Temperament, bessere Futteraufnahme und Verwertung, zu Be

ginn der Trächtigkeit auch besseres Exterieur durch abgerundete

Formen und besonders Gewichtszunahme. Deshalb wird und soll es

wohl häufig vorkommen, daß man zur Abgabe bestimmte Tiere ab

sichtlich decken laßt. An der Hand einer beigegebenen Tabelle

zeigt N., daß am Dresdener Schlachthofe die Zahl der zur

Schlachtung gekommenen graviden Kühe im Jahre 1905 und

noch mehr 1906 zugenommen hat; bei Schweinen hat ein kaum

nennenswerter Rückgang stattgefunden. Die Zusammenstellung

zeigt, welche recht erheblichen Gewichtsmengen verloren gehen.

In Dresden erwiesen sich diese Gewichtsverluste vom Januar

bis November 1906 bei Rindern, soweit überhaupt dies

bezügliche Wiignngen vorgenommen wurden, durchschnittlich auf

10—12000 kg und bei Schweinen auf etwa 4000 kg. Dazu

kommen noch die rechnerisch in ihrer Höhe nicht nachweisbaren

Verluste an Futtermitteln und Nährstoffen, welche für die Ent

wicklung der nun wertlosen Föten verbraucht wurden, und

schließlich der Entgang an Jungvieh. Verallgemeinert man die

in Dresden erhaltenen Zahlen auf das ganze Deutsche Reich, so

würden die Verluste in der gedachten Richtung für das National

vermögen doch recht bemerkenswert werden. Es ist daher Pflicht

der Landwirtschaft, solche Verluste tunlichst herabzudrücken

bzw. solche bedingenden gewinnsüchtigen Manipulationen zu

unterlassen. Rdr.

Seltene Rinderfinnenfunde.

Von Moritz Böhm, städt. Tierarzt in Dresden.

(Deutsche tierärztllche Wochenschrift 1907, Nr. 2.)

Bisher ist noch kein Fall eines Finnenfundes im Nieren

parenchym des Rindes und Kalbes bei schwacher Invasion be

schrieben worden. B. beschreibt nun einen solchen Fall, den

er bei einem 2%jithrigen Bullen beobachtete. Es fand sich im

Nierenparenchym eine Finne, die bei der mikroskopischen Unter

suchung deutlich vier Saugnäpfe zeigte, also einwandfrei als

Cysticercus inermis anzusprechen war. Bei genauer Unter

suchung des geschlachteten Bullen konnte nur noch eine Finne

in der Kaumuskulatur gefunden werden. Im Anschluß an diese

Mitteilung gibt B. eine kurze Übersicht über 25 in der Literatur

verstreute Berichte über anderweite seltene Finnenfunde.

Rdr.

 

Antlpesitin.

Gemütlich nimmt es sich aus, wenn man hört, daß das aus

Zitronensäure, Weinsteinsäure und Natriumbikarbonat bestehende,

als Entfettungsmittel dienen sollende Gcheimmittel eigentlich

nach den „Therapeutischen Neuheiten“ ein Präparat ist, nach dessen

Gebrauch das Körpergewicht nicht vermindert, sondern vermehrt

wird! Vielleicht ist einer unserer erfinderischen Freßpulver

fabrikanten („Fressol“ besteht allerdings schon) zugleich mit der

Erfindung eines noch nicht bestehenden anheimelnden Namens so

gütig, und führt das „Antipositin“ in unreinerer Form als non plus

ultra in den Arzneischatz ein! Dr. G.

Bekanntmachung, betreffend die Gebühren für die Untersuchung des in

das Zoiiinisnd eingehenden Fleisches,

vom 24. Januar 1907.

Auf Grund des ä 22 Nr. 3 des Gesetzes, betreffend die Schlacht

vieh- und Fleischbeschau vom 3. Juni 1900 (Reichsgesetzbl. S. 547),

hat der Bundesrat beschlossen:

Die Bekanntmachung, betreffend die Gebührenordnung für die

Untersuchung des in das Zollinland eingehenden Fleisches, vom

12. Juli 1902 (Zentralblatt fiir das Deutsche Reich, S. 236) wird

bis auf weiteres abgeändert, wie folgt:

I. ä 2 Abs.1 erhält folgende neue Fassung:

„Die Gebühren betragen, abgesehen von den in den ää 4

bis 6 für besondere Untersuchungen festgesetzten Gebühren:

A. bei frischem Fleische:

1. für ein Stück Rindvieh (ausschließlich der

Kälber) oder ein Renntier 1,50 M.

2. für ein Kalb . . . . . . . . 0,50 „

3. für ein Schwein oder Wildschwein . 0,60 „

4. für ein Schaf oder eine Ziege . . . . . 0,40 „

5. für ein Pferd oder ein anderes Tier des Ein

hufergeschlechts (Esel, Maultier, Maulesel) . 3,00 „

B. bei zubcreitetem lr‘leische (ausgenommen Fett):

6. von Dämon für jedes Kilogramm . . 0,005 M.

7. von Speck für jedes Kilogramm . 0,01 „

8. von sonstigem zubereiteten Fleische fürjedes

Kilogramm.............0‚02„

II. Die im ä 4 Abs. 1 Nr. 1 festgesetzte Gebühr für die Unter

suchung eines ganzen Schweines oder Wildschweines wird auf

0,75 M. herabgesetzt.

III. Die im ä 5 Abs. 1 Satz 1 festgesetzte Gebühr für die

chemische Untersuchung von zubereitetem Fett, einschließlich der

Vorprüfung, wird auf 0,005 M. für jedes Kilogramm einer gleich

artigen Sendung herabgesetzt.

Diese Bekanntmachung tritt am 15. Februar 1907 in Kraft.

Berlin, den 24. Januar 1907.

Der Reichskanzler.

In Vertretung:

Graf von Posadowsky.

Verfügung des Ministeriums für Landwirtschaft usw. betr. Fieischbeschsu

Statistik vom I9. Dezember i906.

I. Infolge der nach der Bekanntmachung des Herrn Reichs

kanzlers vom 16. Juni v. J. (Zentralblatt für das Deutsche Reich,

S. 651) eingetretenen Änderungen der Ausführungsbestimmungen A

zum Fleischbeschaugesetze (vgl. Runderlaß vom 18. Juli v. J. —

I Ge 4494 M. f. L., M 7362 M. d. g. A. —) müssen auch die

Bestimmungen des Bundesrats über die Fleischbeschau- und

Schlachtungsstatistik in einigen Punkten ergänzt werden. Vor

behaltlich einer demniichstigen endgültigen Regelung durch den

Bundesrat ordnen wir vorläufig folgendes an:

1. Fleisch einfinniger Rinder darf nach den neueren Vorschriften

nach 2ltiigiger Aufbewahrung in Kühl- oder Gefrierritumen als

genußtauglich ohne Einschränkung erklärt werden. Fälle, in denen

nach diesen Vorschriften verfahren worden ist, sind in den Jahres

zusammenstellungen der tierärztlichen Beschauer über die Ergebnisse

der Schlachtvieh- und Fleischbeschau bei Schlachtungen im Inlande

auf der letzten Seite des Formulars A wie folgt zu vermerken:

„Außer den umstehend bei lfd. Nr. 13 als beanstandet nach

gewiesenen Tieren wurden noch . . . Stück Rindvieh wegen Ein

finnigkeit beanstandet, jedoch nach 21 tägiger Durchkühlung des

Fleisches dem freien Verkehr übergeben.“

Auf dem größten Teile der in diesem Jahre überwiesenen

Formulare A ist der Vermerk bereits vorgedruckt worden.
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2. Durch die unter Nr 9 des eingangs erwähnten Runderlasses

vom 18.Juli v. J. erläuterte Änderung der Ausführungsbestimmungen A

wegen Behandlung des Fleisches bei Tuberkulose von Fleischlymph

drüsen erleidet auch die Anweisung für die Eintragungen im For

mular A der Jahreszusammenstellangen unter Nr. 2c eine Änderung.

Nach den neueren Vorschriften sind in den Fällen des ä 37 unter II

der Ausführungsbestimmungen A Fleischviertel, die bei genauer

Untersuchung frei von tuberkulösen Veränderungen befunden

werden, nicht mehr als im Nahrungs- und Genußwert erheblich

herabgesetzt, sondern als genußtauglich ohne Einschränkung zu

erklären. Da in den Längsspalten unter IV des Formulars A in den

vorbezeiehneten Fällen nur die bedingt tauglichen Fleischviertel

nachzuweisen sind. so würde ohne eine Ergänzung der formular

mäßigen Eintragungen eine Feststellung der tuberkulös befundenen

Tiere künftig nicht mehr möglich sein. Um dem zu begegnen,

sind vorläufig die als genußtahglich befundenen Fleischviertel in

einer besonderen Bemerkung am Schlusse des Formulars A in

derselben Weise anzugeben, wie es für untaugliche Fleischviertel

unter Nr. 3 der Erläuterungen I zur_Fleischbeschaustatistik vom

29. Januar v. J. (I Ge 771) bereits angeordnet worden ist. Der

Nachweis der tauglichen und der untauglichen Viertel ist wie folgt

zu verbinden: l .

Von den Tieren, von denen umstehend bei lfd. Nr. 9 in den

Längsspalten unter IV nur Fleischviertel als bedingt tauglich

beanstandet wurden, sind ganze Fleischviertel

.a') als genuß— b) als nicht

‘ tauglich genußtauglich

erklärt: erklärt:

von Ochsen

„ Bullen

» Kfi‘_‘°“ ‚ (Zahl der (Zahldernicht

” Jungrindem tauglichen tauglichen

” Kälber!“ Viertel) Viertel)

„ Schwernen

„ Schafen

„ Ziegen‘ -

Unter Bezugnahme auf Nr. ‘3 der Erläuterungen I zur Fleisch

beschaustatistik vom 29. Januar v. J. (I Ge 771) wird nochmals

darauf aufmerksam gemacht, daß in den Längsspalten unter IV des

Formulars Adie Zahl der bedingt tauglichen Viertel neben der

Zahl der bedingt tauglichen ganzen Tiere einzutragen ist (Beispiel:

87/4, d. h. es sind 8 ganze Tiere und 7 Fleischviertel‘als bedingt

tauglich erklärt werden).

In den Längsspalteu unter V des Formulars A dürfen vom Zeit—

punkte des Inkrafttretens der abgeänderten Untersuehungs-Vor

schritten ab nur noch ganze Tiere nachgewiesen werden, da nach

der jetzigen Fassung des „S 40 der Ausführungsbestimmungen A

eine Minderwertigkeitserklärung von Teilen eines Tierkörpers nicht

mehr‘. in Frage kommt. ' ' ' ‘

3. Nachdem die Zuständigkeit der nichttierärztlichen Beschauer

auf die Beurteilung der Fälle von örtlicher chronischer Schweine

seuehe ausgedehnt worden ist. trifit die‘ Sperrung der Längsspalte 16

bei lfd. Nr. 3 im Formular B der Jahreszusammenstellungen nicht

mehr zu. 7 ‘ '

In den‘ neugedruckten Formularen ist diese Änderung bereits

berücksichtigt worden. ‚

II. Es sind Zweifel darüber entstanden, in welcher Weise

Schweine, die lediglich dem Trichinenschauzwange unterlagen

und bei der Untersuchung beanstandet wurden, unter Nr. 1 der

Jahreszusammenstellnng A (Zahl der Schlachttiere, an denen die

Beschau vorgenommen wurde) nachzuweisen sind. Teils sind sie

bisher auf Zeile1 des Formulars (Ordnungsmäßige Schlachtungen)

teils auf Zeile 2 (Schlachtungeu, bei denen eine Beschau der Tiere

im lebenden Zustande nicht stattgefunden hat) gezählt werden. Zur

Herbeiführung einer Einheitlichkeit bestimmen wir hierdurch, daß die

vorbezeicbneten Fälle auf Zeile 2 zu berücksichtigen sind.

III. Zu den Jahrcszusammenstellungen sind häufig aus dem

Handel bezogene Formulare kleineren Umfanges verwendet werden.

Die Kreistierärzte haben darüber zu wachen, daß künftig nur die

amtlich gelieferten Formulare benutzt werden. '

 

IV. Die nichttierärztliehen Besehauer haben in den viertel

jährlichen Postk-artennachweisen über die Schlachtvich- und Fleisch

beschau nach der Anmerkung auf dem Formular diejenigen

Schlachtungen nicht zu ‘berücksichtigen, bei denen die Beschau

wegen sachlicher Unzuständigkeit dem tierärztlichen Beschauer

überwiesen ist. Diese Vorschrift ist häufig unbeachtet geblieben,

was zu Abweichungen der Vierteljahresergebnisse von den Jahres

ergebnissen geführt hat.

Den niehttierärztlichen Beschauern ist die Vorschrift besonders

einzuschärfen.

V. Mehrfach haben Tierärzte, die lediglich als Ergänzungs

beschauer tätig waren oder nur die Untersuchung solcher Tiere

ausgeführt hatten, zu deren Behandlung oder veterinärpolizeiliche

Besichtigung sie zugezogen waren, Vierteljahresnachweise über die

erledigten Beschaufälle nicht eingereicht.

Auf die Notwendigkeit der Berücksichtigung solcher Fälle bei

den vierteljährlichen Ergebnissen der Schlachtvieh- und Fleisch

beschau sind die in Betracht kommenden Tierärzte hinzuweisen.

VI. In den vierteljährlichen Postkartennachweieen über die

Trichinen- und Finnenschau ist die Zahl der trichinös und finnig

befundenen Schweine anzugeben. Werden Schweine bei der allge—

meinen Beschau finnig befunden und nicht völlig (abgesehen von

Fett) verworfen (5 34 Nr. 2 der Bundesratsbestimmungen A), so muß

dieses Ergebnis dem später zugezogenen Trichinenschauer zur Be

rücksichtigung in seinem Tagcbuche und bei der vierteljährlichen

Zusammenstellung mitgeteilt werden.

Die vierteljährlichen Nachweise über Finnenfunde bei Schweinen

haben sich nur auf die Fälle von gesundheitsschädlichen

Finnen (Cysticercus cellulosae) zu erstrecken, nicht auch auf die nur in

den Jahreszusammenstellungen zu berücksichtigenden düunhalsigen

(nicht gesundheitsschädlichen) Finnen (Cysticercus tenuicollis).

Das Beschaupersonal ist hiernach unverzüglich mit den erforder

lichen Weisungen zu versehen.

*

-— [Diese Verordnung weist einen Irrtum auf, der in tierärzt
lichen Kreisen bereits‘ ‘lebhaft e'rörter‘t' wurde. '“Üntt‘a‘rd, "Ziffer, I2,’

letzter Absatz wird angenommen, daß bei Tuberkulose nach der

jetzigen Fassung des 5 40 der Ausführungsbestimmungen A eine

Minderwertigkeitserklärung von Teilen eines Tierkörpers nicht mehr

in Frage komme. Diese Annahme ist tatsächlich unrichtig. Die

angeführte Stelle wird schon durch die nachstehende Verfügung

richtiggestellt] —

Allgemeine Verfügung des preußischen Ministeriums für Landwirtschaft

betr. Fleischbsschaustatlstik

vom 5. Januar 1907.

Im letzten Absatze unter I Nr. 2 des Runderlasses vom 19. De

zember (I. G. e. 12099 M. f. L., M. 9001 M. d. g. A.) ist darauf hin

gewiesen worden, daß in den Längsspalten unter V des Formulars A

für die Jahreszusammenstellungen über die Ergebnisse der Schlacht

vieh- und Fleischbesehau bei Schlachtungen im Inlande vom Zeit

punkte des Inkrafttretens der abgeänderten Untersuchungsvorschriften

ab nur noch ganze Tiere nachgewiesen werden dürften, da nach

der jetzigen Fassung des ä 40 der Ausführungsbestimmungen A

zum Fleisehbeschaugesetze eine Minderwertigkeitserklärung von

Teilen eines Tierkörpers nicht mehr in Frage komme. Hierbei

ist der Fall des Zusammentreffen der Voraussetzungen des ä 40

Nr. 1 und des 5 37 zu II a. a. O. nicht berücksichtigt worden. Da

dieser Fall vorkommen kann (vgl. den Schluß der übersichtlichen

Darstellung der Formen der Tuberkulose usw., Anhang Nr. 3 zu

den Bundesratsbestimmungen C in der Fassung vom 16. Juni v. J.),

so besteht auch die Möglichkeit, daß ein Fleischviertel eines Tieres

als bedingt tauglich die anderen als minderwertig erklärt werden’

müssen. Die Voraussetzung hierzu ‚wird z. B. gegeben sein, wenn

die Tuberkulose in den inneren Organen eine große Ausdehnung

erlangt hat, ohne daß eine frische Blutinfektion oder ausgedehnte

Erwcichungsherde oder hochgradige Abmagerung vorliegen, und

wenn außerdem in einem Fleischviertel‘ sich eine tuberkulös ver-'

änderte Lyrnphdrüse befindet.

In solchem Falle werden, wie bisher, die bedingt tauglichen

Fleischviertel in den Längsspalten unter IV, die minderwertigen
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Fleischviertel in den Längsspalten unter V des Formulars A der

Jahreszusammenstellungen nachzuweisen sein. Der wesentliche

Unterschied gegen früher besteht also darin, daß nicht in allen

Fällen, in denen ein Fleischviertel eine tuberkulös veränderte Lymph

drüse enthält, die übrigen als minderwertig zu erklären sind, sondern

nur dann, wenn in den inneren Organen eine große Ausbreitung der

Tuberkulose vorliegt, welche letzteren Fälle verhältnismäßig selten

sein werden. ,~ 4 _ ' _ _

Da ferner auch beim Zusammentreffen der Vorau'ssetzungeri

des ä 40 Nr. 1 und des ä 37 zu 11 a. a O. der Fall ‘eintreten kann,

daß ein ganzes Fleischviertel gemäß ä 35 Nr. 4 daselbst als genuß

untauglich zu erklären ist, weil sich die Tuberkulosefreiheit des

Fleisches auch bei genauer Untersuchung nicht erweisen läßt, so

wird der unter I Nr. 2 des oben bezeichneten Rnnderlasses "or

geschriebene Vermerk im Eingange wie folgt zu fassen sein:

„Von den Tieren, von denen umstehend bei lauf. Nr. 9 in

den Längsspalten unter IV und V nur Fleischviertel als bedingt

tauglich oder minderwertig beanstandet wurden usw.“

Ich ersuche, die tierärztlichen Beschauer und die Kreistierärzte

hiernach unverzüglich mit der erforderlichen Weisung zu versehen.

I. A.: Richter.

Allgemelne Verfügung betr. Ausführung des Flelschbesehau-Gesetzes

vom 27. Dezember 1906. ‚

Zur weiteren Ausführung des Fleischbeschaugesetzes, ins‘

besondere zur Ergänzung der Vorschriften für die Schlachtvieh

und Fleischbeschau bei Schlachtungen im Inlande, bestimmen wir

hierdurch folgendes: _

1. In Kühl- oder Gefrierräumen, in denen auf Grund des 5 39

Nr. 5 der Bundesratsbestimmungen A zum Fleischbeschaugestitze

vom 30. Mai 1902 die Durchkühlung von Fleisch zum Zweck der

Abtötung von Rinderfinnen erfolgen soll (vgl. auch ä 37 unter III

Nr. 4b der Bundesratsbestimmung A in der Fassung des Bundesrats—

beschlusses laut Bekanntmachung vom 16. Juni 1906, Zentralblatt

für das Deutsche Reich, S. 651), darf der Feuchtigkeitsgehalt der

Luft, um ein Verderben des Fleisches zu verhüten, höchstens

75 Proz. betragen.

Zur Kontrolle des Feuchtigkeitsgrades ist in den Kühl- oder

Gefrierräumen ein selbstregistrierender Feuchtigkeitsmesser (Hygro

meter) aufzustellen. Bei der von Zeit zu Zeit vorzunehmenden

sachverstiindigen Nachprüfung des Apparates auf seine Zuverlässig

keit sind die für die Messungen verantwortlichen Personen wegen

der Handhabung des Apparates genau zu unterweiscn. _

‘ Bevor Fleisch, das einer 2l.tügigen Durchkühlung gemäß 5 39

Nr. 5 der Bundesratsbestimmungen A unterlegen hat, in den Verkehr

gebracht wird, ist durch einen Tierarzt festzustellen, ob das Fleisch

gut erhalten und unverdorben ist. _

2. Die im ä 48 der Bundesratsbestimmungen A vorgeschriebene

fachmännische Kontrolle der Beschauer liegt nach ä75 der preußischen

Ausführungsbestimmungen vom 20. März 1903 in der Regel für_die

nichttierärztlichen Beschauer den Kreisticrärzten, für die tierttrzt

lichen Beschauer den Departementstierärzten innerhalb ihrer Amts

bezirke ob. Entscheidend für die Abgrenzung der Zuständigkeit

ist die Lage des Beschaubczirkes. Befindet sich daher der Wohn

ort eines Beschauers ausnahmsweise in einem anderen Amtsbezirke

als in demjenigen, zu dem der Beschaubezirk gehört, so hat der

jenige bcamtete Tierarzt die Kontrolle auszuüben, in dessen Amts

bezirke der Beschaubezirk liegt. Er ist zu diesem Zwecke auch

befugt, sich nach dem außerhalb seines Amtsbezirkes befindlichen

Wohnort eines seiner Aufsichtsführuug unterstehenden Beschauers

zu begeben, wenn die bestimmungsmäßige Revision nicht im Be

schaubezirk selbst gelegentlich der amtlichen Tätigkeit des Be

schauers vorgenommen werden kann.

Der im 5 76 der Ansfiihrungsbestimmungen vom 20. März 1903

aufgestellte Grundsatz, daß die Revisionen möglichst bei Gelegen

heit von Dienstreisen auszuführen sind, gilt auch hier.

3. Nach ä 47 Absatz 7 der Bundesratsbestimmungen A vom

30. Mai 1902 und nach ä 57 Absatz 31 der Ausführungsbestimmungen

vom 20. März 1903 sind die Tagebücher der Beschauer drei Jahre

lang nach der letzten Eintragung aufzuwahren. Es ist darüber zu

wachen, daß gegen diese Vorschriften nicht verstoßen wird, was

 
bisher mehrfach geschehen ist. Wiederholt haben Beschaucr,

namentlich im Falle des Ausscheidens aus der Beschautätigkeit, die

vorhandenen Tagebücher alsbald vernichtet. Die Beschauer sind

darauf aufmerksam zu machen, daß die Tagebücher Urkunden dar

stellen, deren Beschädigung oder vorzeitige Vernichtung oder Bei

seiteschaffung unter Umständen strafbar ist (ä 133 St. G. B.). Es

empfiehlt sich, auf dem Titelblatt der Tagebücher einen entsprechen

den Vermerk anbringen zu lassen.

Die abgeschlossenen Tagebücher ‚sind künftig von den Be

schauern *) alljährlich mit den vorgeschriebenen Zusammenstellungen

über die Ergebnisse der Schlachtvieh- _und Fleischbeschau an die

Krelstierärzte abzuliefern und von’diesen aufzubewahren, w

_ ‚Scheidet ein Beschauer im Laufe eines Jahres aus einem Be

schaubezirke aus, so hat er das noch nicht abgeschlossene Tage

bueh seinem Nachfolger zu übergeben oder, wo dies nicht möglich

ist, dem Kreistierarzt einzureichen. Letzterer hat dafür zu sorgen,

daß die Ergebnisse des Tagebuches bei den statistischen‘ Zusammen

stellungen berücksichtigt werden.

Der Minister der geistlichen,

Unterrichts und Medizinal

- Der Minister für Landwirtschaft,

Domänen und Forsten.

Angelegenheiten. I. V.:

I. A.: v. Conrad.

Förster.

Allgemeine Verfügung vom 10. Januar 1907.

Zur weiteren Ausführung des Fleischbeschaugesetzes, ins

besondere zur Beseitigung von Zweifeln und Verschiedenheiten bei

der Handhabung der Vorschriften für die Einfuhr und Untersuchung

desausläridischen Fleisches, ordnen wir folgendes an:

1. Der unter II Nr. 1 der Allgemeinen Verfügung vom 7. Dezember

1904 (I. G. a. 9733 I. Aug. M. f. L., M. 9143 M. d. g. A.,

III. 15271/I. 19981 F. M.‚ II. b. 10396 M. f. H.) aufgestellte

Grundsatz, daß die mit,Sc_hweineherzschlägen eingeführten

Magen- und Schlundteile zurückzuweisen sind, weil diese

Teile in gesundheitlicher Beziehung zu Bedenken Anlaß

geben oder sich auf ihre Unschädlichkeit für die menschliche

Gesundheit nicht in zuverlässiger Weise untersuchen lassen,

findet auch auf ganze Magen Anwendung. Ein im Zusammen

hange mit Lunge, Herz und Leber befindlicher und von seiner

Schleimhaut nicht befreiter Magen kann kaum so gründlich

gereinigt werden, daß er zur Herstellung appetitlicher Wurst

waren geeignet ist.

2. Schmalzöl (Lardöl) ist als Fleisch im Sinne des 5 4 des

Fleischbeschaugesetzes nicht anzusehen und daher ohne

Untersuchung zur Einfuhr zuzulassen. _ » _~

Der wegen der Entscheidung dieser Frage in verschiedenen

Einzelverfügungen des mitunterzeichneten Ministers für Land

wirtschaft, Domänen und Forsten, betrefl’end die Prüfung des

Gebühren- und Kostenansatzes für die Untersuchung aus

lündischen Fleisches, gemachte Vorbehalt findet hiermit seine

Erledigung. 7 _ _

3. Die Tätigkeit der bei der Untersuchung des ausländischen

Fleisches verwendeten Trichinenschauer_ist von den Tier—

ärzten der Beschaustellen zu überwachen, zu welchem Zwecke

auch häufigere Nachprüfungen der von den Trichinenschauern

bereits untersuchten Proben vorzunehmen sind. Es ist dafür

zu sorgen, daß bei den Beschaustellen eine ausreichende

Zahl von Kompressorien vorrätig gehalten wird, damit in‘ der

Regel mehrere Serien bereits untersuchter Kompressorien fih~

die Nachprüfung aufbewahrt werden können. _ . .

4. Abgeschlossene Fleischbeschaubücher sind nach 5 31 Absatz

der Bundesratsbestimmungen D‘vom 30. Mai 1902 zehn Jahre‘

lang aufzubewahren. Es ist darauf zu achten, daß die’ Fleisch

beschaubücher mit den sämtlichen Akten der Beschaustellen

lei einem Personalwechsel dem'Dienstnachfolger des Leiters

einer Beschaustelle übergeben werden. Dies gilt namentlich’

' auch bei Organisationsänderun’gen der Bescharistellen„ bei

spielsweise wenn die Beischmigeschäfte von einer‘ Schlachthof’

Verwaltung auf einen gegen feste Bezahlung aus der Staats:

hasse angenommenen besonderen Besehautierarzt übergehen.

*) Von welchen? Auch von deutierärztlichdd‘? Schmh.ltz.
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Im Falle der Aufhebung einer Beschaustelle sind die Akten

und Bilcher von der Landespolizeibehörde einzuziehen.

In gleicher Weise ist hinsichtlich der von den chemischen

Sachverständigen der Beschaustellen zu führenden Akten und

Registerzu verfahren. Die bei den Beschaustellen beschäf

tigten privaten chemischen Sachverständigen sind zu ver

pflichten, ihre über die chemischen Untersuchungen des aus

ländischen Fleisches geführten Akten und Nachweisungen bei

einer Lösung des Vertragsverhältnisses an die von der Landes

‘polizeibehörde zu bezeichnende Stelle abzuliefern.

Berlin: Auszug aus dem Flelschheschauberlcht für die Monate Oktober bis Dezember l906.

Die Beschaustellen sind mit der erforderlichen Anweisung zu

versehen, zu welchem Zwecke die nötige Anzahl von Abdrücken

diese Erlasses beigefügt ist.

Den Provinzialsteuerdirektoren ist der Erlaß von hier aus mit

geteilt werden.

Der Minister der geistlichem Unterrichts

und Medizinal-Angclegenheiten.

I. A.: Förster.

, Der Minister firllandel undGewerbe. Der Minister für Landwirtschaft,

I. A.: von der Hagen. Domänen und Forsten.

I. V.: von Conrad.

Der Finanzminister.

I. A.: Köhlcr.

       
 

 

 

 

  V7! A. Schlachthof _ B. Untersuchungsstationen ‘—

_ imw_ 7 — . i

Rinder J_‘mg' Kälber S?hafe Schweine Rinde" Kälber S_°h"‘fe Schweine

nnder (Zxegen) viertel (Zregen)

Geschlachtet und untersucht 34 011 8 362 36 139 105 690 259 317 11 101 i‘ 11 375 713 10 148

Es wurden beschlagnahmt: ganz . 1 086 169 171 47 1 428 18 29 3 21

„ „ „ teilweise . 13 887 962 575 20 641 41 958 — — — , —

In der Zahl der beschlagnahmten ganzen Tiere '

sind enthalten:

a) verendete Tiere —- — 1 8 55 — — — —

b) ungeborene Tiere. — -- 21 — — —— —— — —

Wegen Tuberkulose beschlagnahmt

als minderwertig . 252 20 7 — 564 7 — — ——

„ bedingt tauglich . 218 16 8 1 258 — —— — 2'/._.

„ untauglich . 109 11 6 1 15 — — -— 4

Fleischviertel, verschieden beurteilt. 134 19 15 — 116 — — — —

Wegen Finnen minderwertig . 232 48 — ‘ —— 10 — —- — —

„ „ bedingt tauglich . 51 29 4 —— 19 — — — —

„ „ untauglich . 1— — _— _ 22 _ .. _ 1

Wegen Trichinen bedingt tauglich . —— —— —‚ -— 8 _ _ ._ _

„ „ untauglich — — _— _ 15 _ _ _ _

l 1

Personalien. — Düsseldorf: Beschautierarzt in Duisburg-Ruhrort. 3600 M. —

Ernennungen: Veterinärbeamte: Definitiv zum Kreistierarzt

Albert Brauer in Putzig, Hermann Dolle in Oschersleben.

Schlachthofverwaltung: Der Schlachthofinspektor Aug. Herrn.

Sloehr zum Schlachthofdirektor, Gar! Balle zum städt. Tierarzt am

Schlacht- und Viehhof in Dortmund, Uhlandstraße 47, I.

Verzogen: Kreistierarzt Zißler-Amberg nach München.

Examina: Promoviert: Oscar Pröscholdt-Stettin zum Dr. med.

vet. in Bern. — Approbiert: Die Herren Konrad Bremer aus

Hildesheim, August Kersten aus Köln a. Rh., Bernhard Meier aus

Schw.-Gmiind in Gießen, Hermann Laure aus Altleiningen, und

Friedrich Lcinbergcr aus Georgensgmünd in München.

In der Armes: In der Schutztruppe für Deutsch-Süd

westafrika: Oberveterinär Freising aus der Schutztruppe aus

geschieden, wurde im Drag.-Regt. Nr. 12 wieder angestellt.

Vakanzen.

Krslstlerarztstellen: Nach Ablauf der Meidefrist noch un

besetzt: Im Reg.-Bez. Magdeburg: Salzwedel.

Schlschthofstellen: a) Neu ausgeschrieben: Landsberg

a. W.: Assistenztierarzt zum I. April 1907. Gehalt 2400 M. Bewerb.

baldigst an den Magistrat.

b) Nach Ablaufder Meldefrist noch unbesetzt: Bischofs’

werden Inspektor. 1200 M. —- Bochum: Assistenztierarzt. 2400 M.

— Bonn: III. Tierarzt. 2400 M. — Borken: II. Tierarzt. 2400 M.

—— Breslau: Assistenztierarzt. 2100 M. — Gasse]: IV. Tierarzt.

2400 M. -—— Coblenz: Hilfstierarzt. 2400 M. — Cottbus: Direktor.

3000M. -—- Danzig: Hilfstierarzt. 2200 M. — Dortmund: Assistenz

tierarzt. 2400 M. —- Duisburg: Assistenztierarzt. 2350 bis 4100 M.

Elberfeld: III. Tierarzt. 2100 M. — Gostyn: Inspektor. 1500 M.

— Guben (N.-L.): Assistenztierarzt. 2400 M. — Hagen i. W.:

Assistenztierarzt. 200 M. monatlich. — Halberstadt: Assistenztier

arzt. 1800 M. — Hanau: II. Tierarzt. 2400 M. —— Johannisburg

(Ostpr.)z Tierarzt. 1500 M. bis 2400 M. Kattowitz: Zwei

Assistenztierärzte. Je 2400 bis‘3300 M. — Königshütte i. O.-Schl.:

II. Assistenztierarzt. 2400 bis 3900 M. — Langenschwalbach: Ver

walter. — Liegnitz: Hilfstierarzt. 2400 M. — L ilbeck: II. Assistent.

2400 M. — Mi lspe: Tierarzt als amtlicher Fleischbeschauer. 2100 M.

— Mülheim a. Rhein: Assistenztierarzt. 200 M. monatlich.

Mülheim a. d. Ruhr: Assistenztierarzt. 2400 M. — Nicolai: Tier

arzt. 1200 M. (500 M. Kaution.) — Olpe (Westf.): Fleischbeschau—

tierarzt. Gebühren zirka 2400 M. Osnabrück: Hilfstier

arzt bei der Auslandfleischbeschaustelle. Monatlich 250 M.

Posen: Tierarzt. 2400 M. — Rhede, Bez. Münster: Amtlicher

Fleischbeschaucr. Aus Fleischbeschau 1200 bis 1300 M.

Rostock (Mecklb.): Hilfstierarzt. 200 M. monatl. — Rügenwalde:

Inspektor. — Soldau i. Ostpr.: Schlachthofinspektor. 1500 M. —

Spandau: Assistenztierarzt. 1950 M. — Stargard i. Pomm.:

Assistenztierarzt. 1800 M. — Stuttgart: Assistenztierarzt. 2400 bis

3000 M. — Weißenfels: Assistenztierarzt. 1800—2000 M.

Weißensee bei Berlin: Tierärztlicher Fleisehbeschauer. 3000 M. —

Wiesbaden: III. Tierarzt. 2400 bis 4400 M. -— Zwickau: Tierarzt.

2100 M.

Stellen für smbulatorlsche Fielschheschsu und Privatpraxis: Nach

Ablauf der Meldefrist noch unbesetzt: Alstaden (Land

kreis Mülheim a. d. Ruhr). — Baldenburg i. Westpr. -— Friede

 

berg a. Qu. — Friedrichstadt. — Guttstadt. -— Kemberg

(Kreis Wittenberg). — Mariensee (Westpr.). - Nassau. — Folk

witz i. Schles. — Ratzebuhr i. Pomm. -— Spangenberg, Bez.

Cassel.
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Ist das Kalbefieber als eine Intoxikation oder als

eine Gehirnan'ämie anzusehen?

Von Tierarzt G. M0ler-Ketzin.

Obwohl über das Kalbefieber in den letzen Jahren viel

geschrieben ist, gehen die Ansichten über das Wesen dieser

Krankheit noch immer auseinander. Die Mehrzahl der Tierärzte

hat sich dahin ausgesprochen, daß das Kalbefieber durch Toxine

hervorgerufen wird. Auf dem Kongreß zu Budapest vertrat

Prof. ließ-Bern diesen Standpunkt, ohne auf Widerspruch zu

stoßen. Jetzt hat nun wieder Prof. Schmidt-Dresden auf

Grund seiner Beobachtungen über die Eisenbahnkrankheit der

Rinder, die er für eine dem. Kalbefieber analoge Krankheit an

sieht, die Bildung von Toxinen bestritten und das Leiden für

eine Auämie erklärt, die durch einen plötzlichen Mehrverbrauch

von Blut an bestimmten Stellen im Körper bedingt wird. Es

ist dies dieselbe Ansicht, die ich in einem Vortrage über Kalbe

tieber im tierärztlichen Verein der Provinz Brandenburg ver

treten und durch Beispiele aus meiner Praxis begründet habe.

(cf. B. T. W. 1904, Nr. 6.)

Im Nachstehenden will ich nun versuchen, nur auf Grund

genauer Beobachtungen den Beweis zu führen, daß Kalbefieber

nicht durch Toxine, sondern durch einen verminderten Blut

zufluß nach dem Gehirn hervorgerufen wird. Ich habe gegen

300 Fülle dieser Krankheit nur mit Luftinfusion behandelt,

die alle in Genesung übergegangen sind. Jeden Patienten

habe ich vor und nach der Behandlung sorgfältig beobachtet

und ihn nicht früher verlassen, bis das Nachlassen der Bewußt

losigkeit die Genesung in sichere Aussicht stellte. In der Regel

waren die Tiere während meiner Anwesenheit schon aufgestanden

oder zeigten Freßlust. Im Durchschnitt dürfte ich nach erfolgter

Behandlung noch ca. 40 Minuten beim Patienten verweilt haben.

In manchen Fällen wurde die Behandlung gleich bei den ersten

 

sich um schwere Erkrankungen, die fünf bis acht Stunden nach

dem Entstehen zur Behandlung kamen.

Nach Heß soll es zur Bildung von Toxinen dadurch

kommen, daß an kleinen Verletzungen in den Geburtswegen

eine Infektion durch Coccen stattfindet. Grundbedingung ist

also eine Wunde.

Wenn diese Ansicht richtig ist, dann muß Kalbefieber vor

zugsweise nach den Geburten auftreten, wo häufig Verletzungen

vorkommen, also bei Schwergeburten, dagegen sehr selten bei

ganz leichten, wo für gewöhnlich Verletzungen ausgeschlossen

sind. Wir sehen aber gerade umgekehrt das Leiden nach

leichten Geburten häufig und nach Schwergeburten sehr selten.

Vor allem jedoch spricht gegen eine Wundinfektion von

den Geburtswcgen aus das Vorkommen von Kalbefieber bei

Kühen, die nicht gekalbt haben. Wenn Heß meint, daß es

ohne voraufgegangenes Kolben kein Milchfieber gibt, so befindet

er sich im Irrtum. Seine Ansicht trifl‘t dort zu, wo Weidegang

und leichte Stalltiitterung besteht. Anders aber verhält es sich

dort, wo man durch hohe Gaben von Kraftfutter sowohl Milch

als auch Fleisch-Produktion auf das äußerste zu steigern sucht.

Hier ist eine nur bei guten Milchkühen auftretende und ganz

unter dem Bilde der Gebärparese verlaufende Krankheit ziemlich

häufig. Jeder in einer solchen Gegend praktizierende Tierarzt

wird dieselbe kennen. Ich allein habe ca. 75 Fälle behandelt.

Da diese Krankheit sich durch nichts vom Kalbefieber unter

scheidet, und da sie in derselben Weise wie dieses geheilt wird,

so kann es sich eben nur um dieselbe Krankheit handeln.

Nach meiner Ansicht sind Toxine, mögen sie sich in den

Geburtswegen oder im Euter bilden sollen, überhaupt nicht die

Ursache des Kalbefiebers. Würden diese so schwere Störungen

in der Gesundheit bedingen, dann wäre es undenkbar, daß bei

mehreren hundert Erkrankungen es in jedem Falle möglich

Anzeichen der Erkrankung eingeleitet, in anderen dagegen erst, ,~ gewesen ist, nur durch Luftinfusion ins Euter nicht nur die

als die Tiere dem Verenden nahe waren. Meist handelte es l Weiterentwicklung der Toxine zu hemmen, sondern sogar deren
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Wirkung aufzuheben. Oftmals müßte dann die Giftwirkung

durch die Luft sofort unschädlich gemacht sein, sonst ließe es

sich nicht erklären, daß schwerkranke Kühe schon nach

10—20 Minuten (wie die Besitzer mit der Uhr in der Hand

konstatiert haben) als gesund aufstanden. Von der fast

momentanen Wirkung kann man sich häufig durch Beobachten

des Auges überführen. Vor der Behandlung ist das Auge halb

geschlossen, trocken, trübe und unempfindlich; es hat seinen

Glanz verloren und erscheint gebrochen. Nach der Luftinfusion

wird es — ein Zeichen der beginnenden Genesung — lebendig,

empfindlich auf Reize und erhält seinen Glanz wieder. Diese

schnelle, sichtbare Wirkung genügt schon allein, um die Theorie

von der Toxinbildung zu widerlegen. Wären Toxiue vorhanden,

und würden sie wirklich von der infnndierten Luft beeinflußt,

so könnten die im Körper kreisenden Gifte niemals in so kurzer

Zeit unwirksam gemacht werden, es könnte dann immer nur ein

ganz allmähliches Nachlassen der Krankheitserscheinungen ein

treten. Daß ein infolge einer Intoxikation schwererkranktes

Rind noch kurz vor dem Tode durch Einführen von Luft ins

Euter derartig schnell geheilt werden kann, daß bald darauf

alle Symptome der stattgehabten Erkrankung geschwundeu sind,

muß als eine Unmöglichkeit angesehen werden. Hier könnte

der Einwand erhoben werden, daß Kalbefieber in der einen

Gegend wesentlich leichter auftritt und daher schneller in

Genesung übergeht als in einer anderen, und daß es sich bei

meinen Beobachtungen doch wohl meist um leichte Erkrankungen

handelt, die auch verhältnismäßig früh zur Behandlung kamen.

Richtig ist, daß nicht überall Kalbefieber in gleich schwerer

Form auftritt, denn je besser die Milchkühe und je intensiver

die Fütterung, um so häufiger und um so schwerer die Er

krankungen an Kalbefieber. Beide Bedingungen werden in

hiesiger Gegend hervorragend erfüllt. Vor 20 Jahren gab man

den Tieren bei weitem nicht so viel Kraftfutter als heut, daher

war Kalbefieber seltener, die Behandlung aber hatte niemals

Erfolg. Ich habe Jahre hindurch jede empfohlene Behandlungs

art versucht, habe viel Zeit und Mühe der Krankheit geopfert,

doch war das Resultat immer dasselbe, nämlich die Schlachtung.

Infolgedessen habe ich später jede Kuh mit Kalbefieber sofort

ohne Behandlung schlachten lassen. Wird heut aus irgend

einem Grunde ein erkranktes Tier nicht behandelt, so ist — wie

früher — der tödliche Ausgang sicher. Demnach kann ich wohl

annehmen, daß auch in den letzten Jahren vorzugsweise schwere

Fälle von Kalbefieber behandelt wurden.

Gegen das Entstehen von Toxinen sprechen aber noch

andere Gründe. Sind beim Kalbefieber Toxiue vorhanden, dann

muß dies auch bei den Krankheiten der Fall sein, die sich nur

dadurch von der Gebärparese unterscheiden, daß sie unabhängig

von der Geburt sind, also bei der Erkrankung nach allzu inten

siver Fütterung und bei der Eisenbahnkrankheit. Im ersten

Falle würden die Kühe mit der höchsten Milchproduktion, im

zweiten die mit der geringsten die größte Disposition zu dieser

Krankheit haben. Das ist ein Widerspruch. Es ist auch nicht

anzunehmen, daß sich ohne nachweisbare Ursache bei gesunden

Tieren im normalen Euter plötzlich Toxiue bilden sollten. Auch

die Behandlung des Euters mit desinfizierenden Mitteln müßte

bei der Toxinbildung günstig wirken. Endlich möchte ich noch

auf folgendes aufmerksam machen. Das beste Vorbeugungs

mittel gegen Kalbefieber ist mehrwöchentliche geringe Fütterung.

Warum bilden sich dann keine Toxiue? Es ist sogar möglich,

 

 

die Krankheit dadurch zu verhindern, daß wir nach der Geburt

bei Hungerdiät das Euter nicht ausmelken, sondern im ge

spannten Zustande erhalten. Jetzt müßte es doch erst recht

zur Toxinbildung kommen! Andererseits müßte es durch häufiges

Ausmelken gelingen, die Krankheit im Verlauf zu mildern, da

ein großer Teil der Gifte sofort eliminiert würde. Aber die

Folge ist nicht Besserung, sondern Verschlimmerung. An dem

ungünstigen Ausgang von früher trug sicher das hierorts überall

üblich gewesene fortwährende Abmelken die Hauptschuld.

Demnach können Toxiue nicht die Ursache des Kalbe

fiebers sein.

Ich komme nun zu der zweiten Theorie, daß das Leiden

durch verminderten Blutzufluß nach dem(iehirn bedingt wird

und somit als Gehirnanämie anzusehen ist. Zunächst sind

folgende Fragen zu beantworten:

l. Verläuft eine Gehirnanämie unter dem Bilde des Kalbe

fiebers?

2. Kann dieselbe durch eine gesteigerte Blutzufuhr aufgehoben

werden?

3. Aus welchen Gründen kann es zur Anämie kommen?

Zum Beweise von 1 und 2 diene folgender Fall. Vor

einigen Wochen wurde ich zu einer angeblich an Milchfieber

erkrankten Kuh gerufen mit dem Bemerken, daß dieselbe vor

acht Stunden unter Beihilfe eines Laien leicht gekalbt hätte,

nach einigen Stunden schwankend im Hinterteil geworden und

bald nachher zusammengebrochen wäre. Die Untersuchung

ergab hochgradige Erscheinungen von Kalbefieber. Tiefer

komatöser Zustand, so daß der Kopf ohne Widerstreben hoch

gehoben und in jede beliebige Lage gebracht werden kann.

Augen fest geschlossen und unempfindlich. Atmung sehr langsam,

etwas stöhnend. Puls- und Herzschlag nicht nachweisbar.

Temperatur 38,2 ° C.

Das Euter wird straff aufgepumpt. Nach fünf Minuten

machen sich am Auge Erscheinungen der Besserung bemerkbar.

Nach weiteren zehn Minuten erhebt die Kuh den Kopf, gähnt,

führt Kaubewegungen aus und blickt munter um sich. Das

Tier macht den Eindruck, als ob es aus einer tiefen Ohnmacht

erwacht ist. Ich erklärte dem Besitzer, daß die Krankheit ge

hoben sei. Während ich noch kurze Zeit verweile, lä.ßt die

Kuh den Kopf langsam sinken, legt sich auf die Seite und muß

im Verenden abgestochen werden. Durch die geringe Blutung

wurde es klar, daß es sich nicht um Kalbefieber, sondern um

eine Verblutung nach innen handelt. Es fand sich ein großer

Riß in der Gebärmutter und fast die ganze Blutmenge in der

Bauchhöhle.

Dieser Fall beweist, daß die Erscheinungen der Gehirn

anämie genau dieselben sind wie beim Kalbefieber, und daß

durch Aufpumpen des Euters die Anämie in'kurzer Zeit beseitigt

werden kann. Einen vollkommen analogen Fall hat Gebauer

Deuben in der B. T. W. 1906 Nr. 20 veröffentlicht. Wir müssen

demnach annehmen, daß beim Kalbefieber Gehirnanämie besteht

und nach Gründen suchen, die für das Zustandekommen derselben

von Einfluß sind. Eine Gehirnanämie kommt zustande, wenn

der Blutbahn in kurzer Zeit so viel Blut entzogen wird, daß die

Ergänzung nicht so schnell erfolgen kann. Dies kann sowohl

direkt durch Eröffnung eines Blutgefäßes, als auch indirekt durch

einen an gewissen Organen im Körper einsetzenden Mehr

verbrauch geschehen. Solche Organe sind die Drüsen, deren

Tätigkeit unter Umständen ad maximum gesteigert wird, so daß
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hier eine so bedeutende Blutmenge verbraucht wird, daß im

Gehirn sich ein Mangel daran bemerkbar macht. Unter den in

Betracht kommenden Drüsen nimmt das Euter die erste Stelle

ein. Daher tritt ‚Gehirnanämie vorzugsweise bei Kühen mit.

hoher Milchproduktion ein und zu der Zeit, wann die Milch

sekretion plötzlich hochgradig einsetzt. Nächst dem Euter

sind es die gesamten Verdauungsdrüsen, durch welche ein

starker Verbrauch von Blut stattfindet; je reichlicher, nz'ihrstotf

reicher und schwer verdaulicher das Futter ist, um so mehr Ver

dauungssäfte müssen produziert werden, und um so größer die

Disposition zur Erkrankung an Gehirnanämie. Der Einfluß der

Fütterung auf Kalbeiieber steht außer Zweifel. Geringwertige

Fütterung verhindert und intensive begünstigt dasselbe. Am

deutlichsten zeigt sich dies beim Auftreten der Krankheit nach

abnorm hohen Gaben von Kraftfuttermitteln bei Tieren, die

nicht gekalbt haben. Durch verschiedene Beispiele aus der

Praxis habe ich in meinem damaligen Vortrag den Einfluß der

Fütterung nachgewiesen. Ich sehe daher jetzt davon ab, weiteres

Material vorzubringen. Ich will nur erwähnen, daß ich in einem

Falle von ca. 30 Rindern innerhalb 24 Stunden drei infolge der

Fütterung an Gehirnanämie erkranken sah. In gewissen Ort

schaften ist das Leiden so häufig, daß es jeder Besitzer aus

eigener Anschauung kennt und auch weiß, daß er es durch

seine unrationelle Fütterung verschuldet hat.

Für das Auftreten der Anämie nach Eisenbalmtransporten

dürften die von Prof. Schmidt angeführten Gründe maßgebend

sein. Vielleicht kommt noch hinzu, daß manche Kühe zwecks

guten Aussehens beim Verkauf vorher übermäßig viel Kraftfutter

erhalten haben. Ich kenne jedoch aus eigener Erfahrung die

Krankheit zu wenig, um hierüber urteilen zu können. Wahr

scheinlich werden sich entsprechend dem jedesmaligen Falle auch

noch andere Gründe auffinden lassen, die für die Gehirnanämie

von Einfluß waren.

Nach meiner Auffassung dürfte der gesteigerte Blutverbrauch

an einer Stelle im Körper, also im Euter oder Darmkanal,

selten genügen zur Herbeiführung einer Anämie im Gehirn,

sondern es wird dies immer an mehreren Stellen zugleich der

Fall sein.

Nach meinen Ausführungen ist also die Ursache des Kalbs

fiebers gewissermaßen ein Verbluten in gewissen Organen des

Körpers und die Krankheit selbst eine hierdurch bedingte Gehirn

anämie. Hiernach ist es leicht erklärlich, weshalb wir durch

Hungerdiät, sowie durch Nichtausmelken bei der Geburt dasselbe

vermeiden können, und wie umgekehrt ein häufiges Entleeren

des Euters ungünstig einwirken muß.

Die Namen Kalbefieber und Milchfleber sind völlig unpassend

und sollten durch die Bezeichnung Gehirnanämie ersetzt werden.

Von wissenschaftlicher Seite wird sich ja manches gegen die

Gehirnanämie anführen lassen, aber auf Grund meiner Be

obachtungen in der Praxis halte ich meine Ansicht für richtig.

Ein interessanter Sektionsbefund bei einem Schwein.

Von F. Marklel-Amstetten.

Am 12. Mai v. J. wurde ich zu einem Eber des Wirtschafts

besitzers H. in V. gerufen.

Symptome: Der etwa 1‘/‚ Jahre alte Eber, der Yorkshire-Rasse

angehörend, zeigte am Halse eine umfangreiche, teigige, nicht

höher temperierte, wenig schmerzhafte Geschwulst, sowie Um

 

fangvermehrnng des Hinterleibes. ‘Die Freßlust war eine

schlechtere, Fieber nicht vorhanden. Es wurde die Diagnose

auf Aszites gestellt und eine Jodbehandlung eingeleitet. Bei

dem am 15. Mai erfolgten Besuche war die Geschwulst zum

größten Teile geschwunden, der Eber jedoch ziemlich mager,

der Hinterleib vergrößert und konnte bei der Palpation in dem

selben viel Flüssigkeit nachgewiesen werden.

Am 30. Mai wurde der Eber kastriert. Er überstand diese

Operation ganz gut, erholte sich zusehends und fraß bis zum

11. Juni ganz gut. Am 11. Juni verschmähte er jedes Futter

und wurde mit Stomachien und ableitenden Mitteln behandelt.

Nach drei Tagen nahm er wieder Futter zu sich, fraß hierauf

immer gut, besserte sich im Nährzustande. Man bemerkte an

ihm nichts Krankhaftes außer einer andauernden Umfangs

vermehrung des Hinterleibes.

Am 5. Oktober wurde er an den Fleischhauer S.

verkauft.

Sein Lebendgewicht betrug 190 kg. Beim Eröffnen der

Bauchhöhle entleerte sich ungemein viel einer stinkenden, teils

lichten, teils weißlichen, mit Gerinnsel untermengten Flüssigkeit.

Das Peritoneum war stellenweise auf 2 bis 3 cm verdickt, mit

den Baucheingeweiden verwachsen.

Nach Eröffnung der Brusthöhle floß ebenfalls etwas seröse,

mit Gerinnseln untermengte Flüssigkeit ab. Die Sektion der

einzelnen Organe ergab folgenden Befund:

Die Lnngenpleura war mit dem Rippenfell durch zarte

Bindegewebsfasern verbunden, die sich wie dünne, weiße Fäden

repräsentierten. Das Lungengewebe war normal. Am Herz

beutel, auf der rechten Vorkammer aufliegend, befand sich ein

vollkommen abgekapselter Abszeß in der Größe eines Gänseeies.

Nach Durchschneidung der derben Kapsel zeigte sich der Inhalt

als dicker, verkäster Eiter. Ein zweiter großer Eiterherd be

fand sich im Herzbeutel. Derselbe war bis auf 1/2 cm verdickt,

mit rahmähnlichem, gelblichweißem Eiter angefüllt. Die Herz

kammer war etwas verkleinert, die Herzklappen unverändert.

Die Leber war mit dem Bauch- und Zwerchfell vollkommen ver

wachsen, stark vergrößert, an der Schnittfläche derb, von

förmlich harter Konsistenz, granuliert. Dieselbe wog 4 kg. Die

Milz ebenfalls mit dem Bauchfell verwachsen, etwas verdickt,

jedoch schmäler als die normale Schweinemilz, von festerer

Konsistenz, die Serosa der Gedärme mit sulzigcn Exudatmassen

bedeckt,

Die rechte Niere etwas vergrößert, das Gewebe anämisch, die

linke unverändert.

Die Körperlymphdriisen waren vergrößert, blutig infiltriert,

die Brustlymphdrüsen mit kleinen Eiterherden durchsetzt.

Nach Entfernung der Brust— und Bauchorgane wog das

Schwein 105 kg.

Es dürfte sich in diesem Falle um eine ausgebreitete Brust

und Bauchtuberkulose mit hypertrophischer Leberzirrhose und

konsekutiver Peritonitis gehandelt haben. Eine mikroskopische

Untersuchung des Eiters fand nicht statt.

in Cr.

die einzelnen Darmpartien miteinander verwachsen.

Fälle von abnormen Zahnformen (Fehlen von

Hakenzähnen bei Hengsten).

‘ Von Ellenberger und Baum.

In Nr. 41 des Jahrganges 1906 dieser Zeitschrift beschreibt

Beszk6 vier von ihm bei Haustieren beobachtete Fälle von
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Zahnanomalien. Im vierten Falle (S. 747 der Zeitschrift) handelt

es sich, wie die beigegebene Fig. 4 deutlich zeigt, um das

Fehlen des rechten mandibularen Hakenzahnes bei

einem Hengste. Nach der Angabe des Verfassers ist dieser

Fall von größtem Inbresse deshalb, weil bisher in der Literatur

nichts von einem ähnlichen Falle angegeben ist, woraus man

schließen könnte, daß dieser Fall unter die seltenen Vorkomm

nisse zählt.

Die Beschreibung ist insofern nicht ganz klar, als der Verfasser

in der dritten Zeile von dem Fehlen eines rechtsseitigen Backen

zahnes spricht, aber zweifelsohne den Hakenzahn meint, und in

der fünften und sechsten Zeile sagt, daß am linksseitigen Marge

interdentalis (so. des Unterkiefers) normal geformte Hakenzähne

vorhanden seien, was natürlich gar nicht möglich wäre, da normal

eben nur ein Hakenzahn vorkommt; Beszkö meint aber offenbar

auch nur einen solchen.

Die Angabe von Beszkö, daß ein Fall von Fehlen

eines Hakenzahnes beim Hengste bisher noch nicht in

der Literatur beschrieben werden sei, können wir

jedoch nicht unwidersprochen lassen, denn es sind gleiche

Fälle bereits beobachtet worden. Es geht dies schon aus der

in unserer Anatomie der Haussäugetiere (auf S. 202 der 11. Auf

lage) befindlichen Angabe hervor, daß auch bei 1,0—1,8 Proz.

der Hengste und Wallache ein oder einige Haken

zähne fehlen. Beszkö hat anscheinend aber unsere Anatomie

und die nachfolgend erwähnten Journalartikel von uns bei seinen

Literaturstudien gar nicht berücksichtigt.‘

Die erwähnte Angabe in unserer Anatomie stützt sich auf

die statistischen Untersuchungen, die Ellenberger über das

Vorkommen von Hakenzähnen bei Pferden in den achtziger

Jahren des vorigen Jahrhunderts hat vornehmen lassen, und

deren Resultate von ihm im Bericht über das Veterinärwesen

im Königreich Sachsen 32. Jahrg. 1887, S. 90 und überdies

auszugsweise im Jahresbericht über die Leistungen auf dem

Gebiete der Veterinärmedizin 8. Jahrg. 1888 beschrieben sind.

Es wurden dainals in dem Hengstdepot Labes 137 Hengste

im Alter von 6—20 Jahren untersucht; in einem Falle hatten

die oberen (maxillaren) Haken die Schleimhant nicht durch

brochen, waren aber angeblich deutlich unter der Schleimhant zu

fühlen (vgl. jedoch den letzten Absatz des Artikels). Von den

zwölf Hengsten der Gestüte Beberbeck und Neustadt hatten

alle Hengste Haken bis auf die jüngeren und einen älteren,

welch letzterem die unteren fehlten. Unter 20 Hengsten

des Gestütes Graditz war einer, bei dem die oberen Haken

nicht durchgebrocben, sondern nur fühlbar waren (cf. Ende des

Artikels). Es geht aus diesen Befunden hervor, daß

selbst bei Hengsten von sechs Jahren und darüber ein

Teil der Hakenzähne fehlen kann, ohne daß ein nach

träglicher Durchbruch noch zu erwarten ist.*)

Rei fünfjährigen Hengsten wird das Fehlen der Haken noch

öfter beobachtet; sie. brechen dann aber offenbar noch im sechsten

Jahre durch. So waren bei 28 fünfjährigen Hengsten des Hengst

depots Labes in zwei Fällen die oberen Haken noch von der

‘Schleimhant bedeckt, unter 22 vierjährigen Hengsten fand man

sogar bei zehn Hengsten die oberen Haken noch nicht durch die

Schleimhant durehgebrochen. Von 36 vierjährigen Hengsten des

(iestütes Trakehnen hatten zwei noch keine und drei nur obere

 

*) Nebenbei mag noch bemerkt sein, daß bei Wallachen die

Hakenzähne noch öfter fehlen; 08 Wurden bei über sechs Jahre

alten Tieren bei zirka 2 °/„ einzelne und bei 0,5 °/„„ alle Haken

vermißt.

 
Haken, ebenso ließ ein vierjähriger Hengst des Gestütes Beberbcck

nur die unteren Hakenzähne erkennen.

Wie alt der Hengst war, auf den sich der von Beszk6

beschriebene Fall bezieht, ist nicht angegeben; aus der wenig

guten Abbildung läßt sich aber der Schluß ziehen, daß es sich

um ein ca. 7-8jähriges Tier gehandelt hat. — Jedenfalls hätte

der Fall noch bedeutend an Interesse gewonnen, wenn sich B.

nicht auf die Angabe beschränkt hätte, daß am rechten Marge

interdentalis nicht die geringste Spur zu finden gewesen sei,

die auf eine Zahnbildung hingewiesen habe, wenn er vielmehr

den Kiefer noch genauer daraufhin untersucht hätte, ob der

Hakenzahn wirklich gänzlich fehlte, oder ob er nur im Kiefer

retiniert und nicht zum Durchbruch gekommen war. Wir haben

bekanntlich die Frage in eingehender Weise bei Stuten unter

sucht (Ellenberger und Baum, Ein Beitrag zu dem Kapitel

„Zahnretentionen und Zahnrudimente“; Archiv f. Anatomie

und Physiologie, Anat. Abt. 1892) und gefunden, daß bei

328 Kiefern von Stuten (die bei Hengsten mithin 656 Haken

enthalten haben würden) nur 77 Haken durchgebrochen waren,

daß aber auch bei den scheinbar hakenlosen Kiefern

108 Hakenzähne angelegt, aber im Kiefer retiniert waren,

und daß erst bei den restierenden die Haken ganz fehlten.

Die retinierten Zähne werden jedoch im Laufe der Jahre mehr

oder weniger zurückgebildet, und zwar dadurch, daß wucherndes

Knochengewebe sowohl die Schmelz- als auch die Dextrinsubstanz

zum Schwinden bringt. Betreffs der genaueren diesbezüglichen

Verhältnisse sei auf unseren angeführten Originalartikel ver

wiesen; erwähnt sei nur noch, daß bei einer beträchtlichen An

zahl der von uns untersuchten, anscheinend hakenlosen Kiefer

an der Stelle, wo die Hakenzähne gewöhnlich sitzen, eine kleine,

zirkumskripte, kegelförmige Knochenauftreibung sich fand, die

einen unter der Schleimhant verborgenen Hakenzahu

vortäuscht. Ein derartiges Verhalten hat möglicherweise auch

in den oben angegebenen Fällen beim Fehlen der Hakenzähne

bei Hengsten zu der irrigen Annahme geführt, daß der Haken

zahn unter der Schleimhant zu fühlen sei.

. Referate.

Über Messungen an Fohlen des eidgenössischen

Hengsten- und Fohlendepots in Arenches (Schweiz).

Von U. Gisler, Tierarzt.

(Zeitschrift für tieslütkunde 1906, Heft 9.)

Alljährlich werden von August bis Oktober zirka 50 Stück

abgesäugte Hengstfohlen guter Abstammung und Qualität in

verschiedenen Gegenden der Schweiz angekauft und dem staat

lichen Depot übergeben. Unmittelbar nach dem Absäugen

bzw. nach dem Ankauf wird den Tieren Magermilch (täglich

zwei Liter) weiter gewährt; zu jeder Mahlzeit erhalten sie eine

kleine Heuration und bis zum Alter von 3/, Jahren gequetschten

Hafer. Ferner ist es den Fohlen ermöglicht, durch tägliches

Verweilen auf der Weide sich nach Bedarf Nahrung zuzuführen

und sich vor allem gehörig auszutummeln; bei sehr schlechter

Winterwitterung werden sie täglich vier bis fünf Stunden im

Hofe herumgetrieben.

Verfasser nahm nun Messungen an den erwähnten Fohlen

vor, um festzustellen, wie sich das Wachstum der Knochen ver

hält. Gemessen wurden: die Höhe (Stockmaß), der Brustumfang

und das Schienbein. Die Messungen erfolgten im Frühling und
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Herbst, und zwar vom 1/yjährigen Fohlen bis zum Alter von

5 Jahren. Die gemessenen Fohlen waren Hengste verschiedener

Abstammung und Kreuzung.

Aus den erhaltenen Zahlen geht hervor, daß das Höhen

wachstum in den ersten beiden Lebensjahren am

intensivsten ist. Die Höhe nimmt zu bei '‚k, bis 1 Jahr um

10,23 cm, 1 bis 2 Jahr um 11,75 cm, 2 bis 3 Jahr um 1,48 cm

und 3 bis 4 Jahr um 3,26 cm.

Der Brustumfang wurde mit Bandmaß ermittelt. Die

Tiere befanden sich im mittleren Ernährungszustand. Der Um

fang betrug im Durchschnitt beim Alter von ‘l, Jahr 140,81 cm,

bis 1'/‚ Jahr nahm er um ca. 18 cm (pro Halbjahr), bis

4‘/‚ Jahr sodann um ca. 5 cm (pro Jahr) zu; mit 5 Jahren

wurden 191,8 cm erreicht.

Der Schienbein- oder Röhrenbeinumfang wurde er

mittelt durch straffes Anlegen eines nicht einschneidenden Band

maßes an der dünnsten Stelle des Schienbeines. Es fanden sich

folgende Zahlen: im Alter von ‘l, Jahr : 16,58, 1 Jahr :. 18,85,

1‘/‚ Jahr : 20,31, 2 Jahr : 21,05, 2‘/‚ Jahr : 21,85 und

3 Jahr = 20,41 cm. Das Hauptwachstum erfolgt also in den

ersten beiden Jahren; von 2‘/‚ Jahren an ist eine Abnahme

zu konstatieren; vom dritten Jahre findet keine besondere Ver

änderung statt.

Aus den gewonnenen Zahlen kann ersehen werden, daß es

falsch ist, wenn in späteren Jahren eines Pferdes versucht wird,

noch Letzteres wird

am zweckmäßigsten in der Jugend bis Vollendung des dritten

Jahres beeinflußt. Reichliche Haferfütterung und inten

sive Bewegung im Freien sind die besten Mittel zur

Erzielung starker Knochen mit breiten Gelenkflächen

und fester Struktur. J. Schmidt.

auf das Knochenwachstum einzuwirken.

Resektion der Karotis, Jugularis und des Vagus.

(Experimentelle Untersuchungen.)

Von Professor Dr. Parascandolo in Neapel.

(Deutsche 'l‘lerlrztliche Wochenschrift 1907, Nr. 2.)

P. hat in 4 Serien 20 Versuche über Unterbindung und

Resektion der Karotis, Jugularis und des Vagus gemacht. Bei

der ersten Serie wurden Unterbindung und Resektion nur auf

einer Seite, bei der zweiten Serie hingegen auf beiden Seiten

in einem Zwischenraum von wenigen Stunden ausgeführt. Bei

der dritten Serie betrug der Zwischenraum mehrere Monate, und

bei der vierten eine noch längere Zeitspanne. Aus den 20 Ver

suchen ergeben sich folgende Schlüsse:

1. Die einseitige Resektion von Karotis, Jugularis und

Vagus wird von den Patienten gut ertragen.

2. Die beiderseitige, in einem kurzen Zwischenraum aus

geführte Resektion ist gefährlich, und die Operierten starben

kurze Zeit darauf.

3. Bei beiderseitiger, in einem langen Zwischenraum aus

geführter Resektion starben die Patienten nur später.

4a. Resektion der Karotis, Jugularis und des Vagus auf

einer Seite, der Karotis und der Nerven auf der anderen Seite

wird gut jertragen, wenn die resezierten Nerven durch Implan

tation ersetzt werden.

b. Werden beiderseits alle beide Gefäße und die Vagi

reseziert, so schützt auch die Nervenimplantation nicht vor

schnellem Tode.

c. Resektion beider Karotiden und Vagi mit Implantation

der letzteren wird gut ertragen.

 

d. Resektion beider Karotiden, einer Jugularis und beider

Vagi mit Implantation der letzteren stört die Patienten nicht.

e. Resektion einer Karotis, beider Jugularen und beider

Vagi, wenn letztere implantiert werden, wird gut überstanden.

.. Rdr.

Eine eigenartige Erkrankung der Talg- und Schweiß

drüseu der Haut (Seborrhoea universalis) bei gleich

zeitig bestehender Tuberkulose eines Pferdes.

Von Unterveterinär Dorst.

(Zeitschrift für Veterlnlirkuude 1906, B. 4371.)

Bei einer neunjährigen Fuchsstute kamen im Verlaufe von

14 Tagen, bei trockenem glanzlosen Haarkleid, an verschiedenen

Körperstellen mit kleienartigen Schuppen bedeckte Stellen zum

Vorschein. In der nächsten Zeit trat eine übermäßige Ober

hautabschuppung an Kopf, Hals, Brust, Bauch, Extremitäten

bis zum Schweif zutage. An Kopf und Hals lagen graue,

sich fettig anfühlende und ranzig riechende Schuppen reichlich

zwischen den Haaren. Unter diesen schmutziggrauen Borken

war an der dunkler pigmentierten Haut keine sichtbare Ver

änderung zu bemerken. Im weiteren Verlaufe kam es zu immer

mächtigerer Entwicklung der Talgborken, die sich bis zu einer

Höhe von’ 10 cm ausbildeten und in dicken Fetzen von Tablett

größe loslöst‘en. Die mikroskopische Untersuchung ergab

außer dem Fehlen pflanzlicher oder tierischer Parasiten eine

chronische Hautentzündung, starke Erweiterung der Talg- und

Schweißdrüsen, sowie eine auffällige Einwanderung eosinophylcr

Lyrnphocyten im Malpighischen Netz. — Patient war wohl und

munter sowie gut genälut, ließ bezüglich des Pulses, der Atmung

und Temperatur nichts abnormes erkennen; er zeigte nur etwas

blasse Kopfschleimhäute. Es t‘ruchtete aber keine Therapie des

Hautleidens, was zur Einstellung der Behandlung führte.

Nach sechs Monaten trat eine auffällige Verschlechterung

ein. Schuppen- und Borkenbildung nahmen zu, der Patient

magerte rasch ab; fester, glasiger Kot, Polyurie, Vergrößerung

der Kopflymphdrüsen, Anämie der Schleimhäute, liiattigkeit

fielen auf.

Nach der Tötung ergab sich: Milz 15 Pfund schwer, Ober

fläche rauh und höckrig, von Knoten durchsetzt, die teils

speckiges Aussehen haben, teils zentral verkäst sind; die

meisten Organ- und Körperlymphdrüsen geschwollen; Lunge von

graurötlichem Aussehen zeigt auf dem Durchschnitt eine Un

menge unregelmäßiger, kleiner, weißer Flecken. Die Milzknoten

enthalten in reichlicher Menge Tuberkelbazillen. »* Es handelte

sich also um einen zweifellosen Fall von Tuberkulose beim

Pferde, verbunden mit einer selteneren Hautail‘ektion, der

Seborrhoe. Richter.

Ephidrose nach subkutaner Ätherinjektion.

Von Militärveterinär Forgeot.

(Recueil d'Ali‘ort, 30. November 1906.)

Bei jungen, an Druse oder Pasteurellose erkrankten, ab

geschwächten Pferden hat der Verfasser nach Ätherinjektionen

(10 ccm) an der lnjektionsstelle folgende Beobachtung gemacht.

Es bildet sich dadurch. daß der Äther sich schnell im

Bindegewebe verflüchtigt, eine knisternde, unregelmäßige Ge

schwulst, die erst einige Tage nach der Injektion anfängt ab

zunehmen. Sie fühlt sich jetzt teigig an und ist gegen die

Stichstelle zu sehr schmerzhaft. Mit der Geschwulst ‚nimmt

diese Schmerzhaftigkeit ab und nach 14 Tagen bis 3 Wochen

*#
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sind beide verschwunden. Aber die Stelle, wo die Geschwulst

gesessen hatte, ist von der Umgebung genau unterschieden,

durch eine Schweißabsonderung, die mehrere Tage anhält und

auch nach deren Verschwinden, ganz besonders beim Hellfuchs,

gut zu erkennen ist, dadurch, daß die Haare darauf einen

dunkleren Ton angenommen haben.

Dieser Schweißausbruch tritt um so deutlicher auf, je mehr

sich die Pferde dem Vollblut nähern. Helfer.

Die spindelförmigen Bazillen von Vinccnt Miller

beim Menschen und bei den Tieren.

Von Dr. Gaetano Angelici.

(Clin. vet. 1906, Nr. 11 u. 12.)

Die fraglichen Bazillen wurden zuerst von Vincent be

schrieben. Er fand sie bei den Formen der Angina pseudo

diphtherica und Ulceromembranosa des Menschen. Die 8—12 ‚u

langen Bazillen färbten sich nicht nach Gram und konnten in

den gewöhnlichen Nährböden in Reinkultur nicht erhalten

werden. Später wurde derselbe Mikroparasit bei der Stomatitis

ulcerosa, beim Hospitalbrand usw. nachgewiesen. In neuerer

Zeit entdeckte ferner Miller, daß in den Zwischenräumen der

Zähne gesunder Menschen ganz gleiche Bazillen sclnnarotzen.

Verf. wollte nun ermitteln, ob sie bei den Tieren hier auch

vorhanden sind. Zu diesem Zweck bediente er sich der von

Rodella angegebenen Untersuchungsmethode. Ohne auf die

Versuche näher einzugehen, erscheint es mitteilenswert, daß die

fraglichen Bazillen auch zwischen den Zähnen einiger Tiere

vorkommen.

Für die Pathogenese der verschiedenen ulzerösen Anginen

und Stomatiten der Tiere wäre es nicht ohne Interesse, zu

untersuchen, ob der spiudelförmige Bazillus beteiligt ist, wie

bei den entsprechenden Krankheiten des Menschen.

\ Peter.

Wochenübersicht über die medizinische Literatur.

Von Dr. P. Jeß«Charlottcnburg,

Königlicher Kreiutierarzt.

I)culsclw Mediaincl-Zeitung Nr. (i.

Zur Verhütung der Scharlachnephritis mit Helmitoi; von Dr.

Armin Baläzs. — Bis in die neueste Zeit, so gibt Verfasser

an, war man bemüht, durch Diät die Scharlachnephritis zu ver

hüten. Neuerdings hat man Mittel in die Hand bekommen,

welche nach Verabreichung die Nieren passieren und namentlich

die Bakterien des Urins töten. In dieser Hinsicht sind geprüft

das I'rotropin und das Helmitol. Zuerst wurde bei Scharlach

prophylaktisch das Urotropin versucht. Die Ansichten sind über

dieses Mittel geteilt. Dann ist das Helmitol versucht worden.

Bei 50 Proz. der Fälle war im Urin kein Eiweiß. Verfasser

glaubt in der Verabreichung des Helmitols einen Vorteil zu

sehen.

Dieselbe Zcz'lrmy Nr. T‘.

Tod durch Erhänqen am Bauch; von Dr. Scholz-Görlitz. ——

Ein 50jähriger, magenleidender Mann hatte, anscheinend in

nicht selbstmörderischer Absicht, sondern um sich von seinen

iiiagenbeschwerden zu befreien, sich am Bauch aufgehängt und

wurde dann tot aufgefunden. Bei der Sektion fanden sich

Ekchymosen an den Lidbindehäuten, flüssige Beschaffenheit des

Blutes, Blutiiberfiillung in Gehirn und Lungen, umschriebene,

dunkelrote Verfärbungen am Magen und Blutaustritte in Teile

des Diihn- und Dickdarmes, dann eine Verwaehsung des Herzens

mit dem Herzbentel und Verkalkungen an der Aorta und am

 Endokardium. Der Tod war nach Ansicht des Obduzenten durch

Erstickung infolge Herzlähmung eingetreten.

Dieselbe Zeitung Nr. 8.

Zur Erysipelbshandlung empfiehlt ‘Dr. A. Hecht-Beuthen

(Ob-Schi.) folgende Mittel: 1. den absoluten Alkohol, namentlich

dann, wenn der Okklusivverband exakt ausgeführt werden kann.

Wird er vom Patienten perhorresziert, 2. Salokreol und Mesotan.

3. Phenolkampfer (Acidi carbolici liquefact. 30, Camphorae

tritae 60, Spiritus vini 10), 4. Ichthyol, Guajakolmischung

(Ichthyoli, Guajakoli, Ol. Terebinthinae ana 10, Spiritus vini 20).

5. Chinin.

Dieselbe Zeitung Nr. 9.

Chinlnphytin wird von Dr. Arthur Schweitzer in Fiume als

ein ideales Antimalaricum bezeichnet. Es ist ein Präparat der

Chemischen Fabrik zu Basel. Die Sch. zu Gebote stehenden

Fälle haben die Zahl 20.

Illr‘inchrncr Medizinische ii'oclmzschrift Nr. 3.

Über ein zuverlässiges Heilverfahren bei der asiatischen Cholera

sowie bei schweren infektiösen Brechdurchfällen und über die

Bedeutung des Bolus (Kaolins) bei der Behandlung gewisser Bakterien

krankheiten; von Dr. J ulius Stumpf-Würzburg. —— Verfasser

sah bei der Behandlung der Cholera und des Brechdurchfalles

mit Bolus entschiedene Erfolge. Er verschreibt Bolus nach

folgendem Rezept: Boli albae officinalis subtilissime pulverisatae

125,0 DS. Zum innerlichen Gebrauch. Nach Bericht. Stumpf

hat selbst zehn Tage hintereinanderl je 250 g Bolus genommen

und damit die Unschädlichkeit des Verfahrens bewiesen. 0b

sich dasselbe wirklich praktisch bewähren wird, bleibt allerdings

noch abzuwarten.

Kreuzotterbiß und Bienenstich: von H. Baudisch. — Ein vier

Jahre alter Knabe war von einer Kreuzotter in den Fuß ge

bissen. Nach Exzision der Bißstelle trat noch vier Tage eine

blaurote Anschwellung der ganzen unteren Extremität ein, dann

erfolgte Abschwellung und Besserung. Ein schwächliches

Mädchen von 1‘/‚ Jahren war von mindestens 200 Bienen ge

stochen worden. Nach anfänglichen schweren Erscheinungen,

wie Fieber, Erbrechen, Diarrhöe, Pulsbeschlennigung, genas die

Patientin in kurzer Zeit.

Dieselbe Zcilung Nr. ‚l.

Fremdkörperextraktion aus der Bauchhöhle; von Dr. Dehner

Ludwigshafen a. Bh. Ein 2"‚ Jahre altes Kind spielte, auf dem

Arm der Mutter sitzend, mit einer Znckerkirsche, welche an

einem 7 cm langen, stricknadelstarken Draht befestigt war.

Vom nächsten Tage an wurde die übliche Breidiät angeordnet.

Am dritten Tage fiel dem behandelnden Arzte und den Eltern

die voruübergeneigte Haltung des Kindes beim Gehen auf. Das

Röntgenskiagramm zeigte deutlich den 7 cm langen Draht

rechts von der Wirbelsäule, etwa in der Ileozoekalgegend in

vertikaler Lage parallel der Wirbelsäule. Nach Eröffnung der

Bauchhöhle zeigte sich eine Dünndarmschlinge in der Tiefe

fixiert. Beim Betasten fühlte man hinter der Schlinge Fluktuation;

die Ileumschlinge war perforiert. Der Abszeß wurde inzidiert

und das Kind nach sechs Wochen geheilt. Interessant ist an

dem Fall, daß der Draht so weit dringen konnte, ohne vorher

festzusitzen oder Verletzungen des Schlundes oder Magens her—

vorzurufen.

Beobachtungen über das Virus der Hühnerpest; von Viktor

K. Ruß-Wien. Nach Ansicht des Autors haften die Erreger

sich an die korpuskuliiren Elemente an. Durch Zentrifugiereu

 



14. Februar 1907. 109BERLINER TIERÄRZTLICHE WOCHENSCHRIFT.

lädt sich das Virus der Hühnerpest bis zu einem gewissen

Grade ausscheiden. Am meisten wird man sich

aktiven Immunisierung versprechen können.

Deutsche lilmliainisclze Wochmschri/t Nr. 3.

Über eine neue Anwendungsform des Thermophors; von

Dr. Ludwig Groß. Zur Behandlung der Hirnanämie,

welche in der Mehrzahl der Fälle die Ursache der Migräne

ist, eignet sich in besonders guter Weise die Thermophorbinde.

Verfasser hat deshalb eine elastische Gummikappe, zwischen

deren \Vandungen Thermophormasse vorhanden ist, konstruiert.

Die Anwendnngsweise ist folgende: Ein nasses Handtuch wird

um den Kopf ‘gelegt und die heiße Kappe darüber gestülpt;

dadurch wird andauernd Wärme zugeführt, so daß die Gehirn

anämie wirksam bekämpft wird. Durch die feuchte Binde wird

eine allmähliche Zufuhr der Wärme verursacht und eine all

mähliche Blutzufuhr hervorgerufen. Bei Seekrankheit werden

noch Versuche angestellt.

Vlnssergehalt des Blutserums bei Herz- und Nlersnwassereucht;

von H. Strauß. — Verfasser hat das Blutserum untersucht

bei nephrogenen und kardiogenen Hydropsien mittelst refrakto

metrischer Methode. Bei nephrogener Hydropsie tritt die

Hydrämie früher und in stärkerem Grade ein. Die Entstehung

der Nierenwassersucht ist nicht als einfaches Salzphänomen

aufzufassen.

Maulsperre hol Tetanus; von Roaf und Sherrington. —‚ Die

Maulsperre beginnt meist einseitig und an der Seite der Impfung.

Beim Orang bestehen Zentren für den Kieferschluß wie für die

Kieferöfl‘nung. Diese wird durch den St-arrkrampf modifiziert.

Dieselbe Zeitschrift Nr. -1.

Untersuchungen über die Wirkung des Atoxyls auf Trypsnosomen

und Splroehaeten; von Prof. Dr. Uhlenhuth, l’rivatdbzent

Dr. Groß und Oberarzt Dr. Bickel. -— Die Verfasser fanden,

daß das Atoxyl auf das Trypanosoma equiperdum, auf die

Spirochaete gallinarum, eine spezifische Wirkung ausübt. Ver

fasser raten daher, die Dourine, die praktisch unter den Pferden

Algiers und Nordamerikas eine Rolle spielt, sowie auch die in

Brasilien vorkommende Hühnerseuche mit Atoxyleinspritzungen

zu bekämpfen. Auch wäre das gleiche bei der Surra, Nagana,

Mal de (‘aderas usw. zu empfehlen.

Neue Arzneimittel, Spezlalltlten und Gehelmmlttel; von Dr. Franz

Zernik. Saladin ist ein neuerdings viel angewandtes Jod

präparat mit 24 Proz. respektive weniger Jod, und nicht 26 Proz.,

wie die Fabrik angibt. lsn, ein von der Firma Opfermann in

Aachen in den Handel gebrachtes Eisenpräparat, soll 0,2 Proz.

von einer

(3„ H„ 0II .Fe0.

Vorzug vor ähnlichen Mitteln.

die Chemische Fabrik Falkenberg-Grünau ein Mittel gegen Gicht

und zur Desinfektion des Harns in den Handel. Es gibt bereits

ein ähnliches Mittel „Helmitol“, so daß ein Bedürfnis zur Her

stellung dieses Präparates nicht vorlag. Die Untersuchung des

Formurol ergab, daß es keine einheitliche chemische Verbindung,

sondern ein Gemisch von 37,5 Proz. Hexamethylentetramin mit

62,5 Proz. eines Gemisches von neutralem und saurem Natrium

zitrat ist.

Deulsehe Mulixinalxcilung Nr. l. -

Zur Kenntnis orthotlseher Alhumlnurle; von Heubner. -— Über

diesen Gegenstand sprach Heubner in der Berliner medizinischen

Gesellschaft in der Sitzung vom 19. Dezember 1906. Bei den

  

Kranken tritt die Albuminurie in dieser Form nur auf, wenn

dieselben sich in aufrechter Körperhaltung befinden; während

des Liegens schwindet jede Spur von Eiweiß aus dem Harn.

Nach den Untersuchungen von Edel ergab sich, daß bei

Orthotikern gewisse Dinge eine Blutdrucksteigerung resp. Herab

setzung ergeben, welche bei Gesunden das gerade Gegenteil

verursachen. H. hatte vor kurzem Gelegenheit, einen Fall von

typischer orthotischer Albuminurie zur Sektion zu bringen bei

einem Kinde, welches 4 pro Mille Eiweiß ausschied, im Liegen

dagegen vollkommen eiweißfreien Harn absonderte. Das Kind

starb an einem Gehirntumor. Makroskopisch zeigten die Nieren

nichts, mikroskopisch ergab sich auch nichts Krankhaftes.

Kraus glaubt, daß eine konstitutionelle Minderwertigkeit bei

der Entstehung der Albuminurie eine gewisse Rolle spielt, die

aber nicht allein ausschlaggebend sein kann. Senator hält

die demonstrierten Nieren nicht für normal. Er weist darauf

hin, daß in den Nieren im Stehen ein größerer venöser, ein

kleinerer arterieller Blutdruck herrscht als im Liegen, im

Stehen tritt also eine Stauung ein.

Tagesgeschichte.

Verein beamteter Tierärzte Preußens.

Beriht über die 6. Plenarversammlung am l. und 2. Dezember l906.

(Fortsetzung).

Nevermann-Berlin: Die Möglichkeit der Einfuhr gesunder

Tiere in Gehöfte, die wegen Schweineseuche gesperrt sind, ist eine

der notwendigsten Erleichterungen gegenüber den jetzigen Be

stimmungen, die meines Erachtens unbedingt gestattet werden muß.

Die Vcterinärpolizei würde sonst die Schweinehaltung unter Um

stünden schwer schädigen, bzw. in gewissen Wirtschaften nahezu

unmöglich machen. Bei der Bekämpfung der Druse in Ostpreußen

hat man gleichfalls die Einfuhr gesunder Pferde in verseuchte

Gehöfte aus wirtschaftlichen Gründen zugelassen. Im übrigen müsse

die Diagnose der Schweineseuche nicht allein durch die bakterio

logische Untersuchung, sondern vor allem durch den Nachweis be

stimmter pathologisch-mattemischer Erscheinungen begründet werden.

Sehaumkell-Hagen führt aus, daß die tierärztliche Wissen

schaft bei der Wahl der Bezeichnungen für verschiedene votcrinär

polizeilich wichtige Seuchen wenig glücklich gewesen sei. Er

schlage deshalb namens der westfälischen Kreistierärzte vor, die

Backsteinblattern künftig Fleckrotlauf zu nennen. Der nichts

sagende Ausdruck Schweineseuche möge durch die Bezeichnung

Brustseuche der Schweine, der Name Schweinepest durch den

Ausdruck Darmseuche der Schweine ersetzt werden.

Dr. Grips-Liebenwerda meint, daß bei der weiteren Erforschung

1 s eziell der Schweineseuche und Schweine est doch event. nochEisenoxydulsaccharat in flüssiger und haltbarer Form enthalten. ‘ p p

Dieses Mittel besitzt keinen besonderen ~

Unter dem Namen Formurol bringt =

manches neue aufgedeckt werden würde und will deshalb mit Vor

schlägen für andere Benennungen warten, bis die Schweineseuche

frage vollständig oder wenigstens noch mehr geklärt ist.

Zu Punkt 4

Die neuen Ausführungsbestimmungen zum Flelschbeschsunesetz

trägt Memmen-Neuruppin nachstehendes vor:

Meine Herren! Als unser derzeitiger Herr Vorsitzender vor

kurzer Zeit die Aufforderung an mich ergehen ließ, auch anläßlich

der diesjährigen Generalversammlung das Referat über Flelsehbeechau

zu übernehmen, versuchte ich — allerdings vergeblich — mit meiner

Ansicht durchzudringen, daß es vielleicht zweckmäßig sei, dieses

Thema von der Tagesordnung für heute überhaupt abzusetzen. Mir

wurde indes entgegengehalten, daß das Fleischbeschaugesetz ebenso

wichtig wie das Viehseuchengesetz und demnach würdig sei, all

jährlich an dieser Stätte behandelt zu werden, selbst dann, wenn

auch einmal nicht viele Neuerungen auf diesem Gebiete zu ver—

zeichnen sein sollten.
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Von diesem Gesichtspunkte aus bitte ich also mein heutiges

Referat zu beurteilen und mir erlauben zu wollen, mich möglichst

kurz zu fassen.

Einen Rückblick zu werfen auf abgctane Dinge ist wohl nicht

vonnöten. Ich würde mich dabei auch der Gefahr einer Wieder

holung von bereits Gesagtem aussetzen. Gestattet sei mir nur,

auch in dieser Stunde wieder zu betonen, ein wie dringendes Be

dürfnis es ist, den Beschauzwang auf die Hausschlachtungen

auszudehnen. Diese Erkenntnis hatte sich bereits kurz nach dem

Inkrafttreten des Gesetzes bei uns Bahn gebrochen, als es angängig

war, an der Hand von Ereignissen festzustellen, daß es schwer

wiegende Gründe waren, welche für den Untcrsuchungszwang haus

geschlachteter Tiere sprachen. Und immer mehr sind wir in dieser

Überzeugung gestärkt, derart, daß wir uns verpflichtet fühlen, diese

auch an geeigneter Stelle zum Ausdruck zu bringen.

Hoffen wir, daß dem Wunsche bald die Tat folge.

Die wissenschaftlichen Forschungen auf dem Gebiete der

Seuchentilgung wie der Fleischhygiene haben es mit sich gebracht,

daß in den Ausführungsbestimmungen zu dem Reichs-Fleisch

beschaugesetze Änderungen vorgenommen werden mußten, die dazu

angetan sein sollten, das gewerbliche Leben weniger zu hemmen

und Zugeständnisse an Erleichterungen im Fleischhandel zu machen,

soweit solche ohne Gefahr für eine nutzbringende Durchführung

des Gesetzes vorgenommen werden konnten. Der 16. Juni dieses

Jahres hat uns solche gebracht.

Mit Fug und Recht ist davon Abstand genommen worden, den

die Prüfungsvorschriften für die Beschauer behandelnden Abschnitt B

der Bundesratsbestimmungen einer Korrektur zu unterwerfen, da ja

Klagen von Wert über den Inhalt dieses nicht laut geworden sind.

Vielmehr dürften sich die darin zum Ausdruck gebrachten Vor

schriften bewährt haben und unschwer in die Praxis umgesetzt

werden sein.

Mit Genugtuung können wir auch die Tatsache begrüßen, daß

das Bestreben einiger Fleischbeschaucr-Vereine, von den N ach

prüfungen ein für allemal befreit zu werden, erfolglos geblieben

ist. Meines Erachtens hätte es keineswegs als zweckdienlich und

wünschenswert gelten können, wenn es bei den Beschauern mit der

ersten Prüfung abgetan gewesen und somit jeder Willkürherrschaft

Tür und Tor geöffnet wäre.

Und schließlich würde der Fortfall der Nachprüfungen sicherlich

nicht im Interesse ehrlich denkender und handelnder Beschauer

selbst gelegen haben. Energie, Wissensdrang und Selbstbewußtsein,

Fundamente für die Gewährleistung einer einwandfreien Amts

führung, würden leicht der Neigung zu Oberflächlichkeiten gewichen

sein. Und daß darin eine große Gefahr gelegen hätte, wird niemand

bestreiten wollen.

Können wir somit befriedigt auf das Bestehende zurückblicken,

so fallt uns jetzt die Aufgabe zu, nähere Betrachtungen anzustellen

darüber, inwieweit einschneidende Änderungen durch die neuen

Ausführungsbestimmungen eingetreten sind.

In richtiger Würdigung der Tatsache, daß die Vornahme der

Fleischbeschau besonders dann mit Schwierigkeiten verknüpft ist

und große Anforderungen an die Tüchtigkeit des Sachverständigen

stellt, wenn eine unzulässige Zerlegung geschlachteter Tiere

stattgefunden hat oder Fleischteile einer unzulässigen Behandlung

unterzogen sind, soll in Zukunft in gleicher Weise wie bisher schon

bei Entfernung wichtiger Körperteile die Untersuchung ausschließlich

Sache des tierärztlichen Beschauers sein und das Fleisch nur dann

für genußtauglich oder bedingt tauglich erklärt werden dürfen,

wenn die Fleischbeschau in Verbindung mit den Ergebnissen der

Schlachtviehbeschau und den sonst eingezogenen Erkundigungen

ein sicheres Urteil ermöglichen. Auf letztere werden wir in praxi

ein zu großes Gewicht nicht legen dürfen; ‘ist doch zur Genüge

bekannt, daß gewissenlose Fleischer die Beiseiteschaffung kranker

Organe mit der Ausrede zu entschuldigen pflegen, der Hund müsse

diese gefressen haben und dergleichen mehr. In zweifelhaften

Fällen würde also der dreieckige Stempel oft zur Geltung kommen

müssen.

Eine erhöhte Aufmerksamkeit soll künftighin der Unter

suchung der Lymphdriisen zuteil werden. Die bisherigen Vor

schriften für diese haben sich als nicht völlig genügend erwiesen.

 So sind denn auch die Achsel, Kniekehlen- und Gesäßbein

drüsen, welche vordem im ä 23 nicht benannt waren, zu den Unter

suchungsobjekten gestellt und besondere Bestimmungen darüber

getroffen, daß sich die Untersuchung der Lymphdrüsen am Brust

cingange auch auf die unteren Halslymphdrüsen zu erstrecken hat.

Muß ein jeder von uns nun auch diese Erweiterung der Unter

suchungsvdrschriften gutheißen, so wird andererseits ‘ein gewisses

Bedenken nicht unterdrückt werden können gegenüber der An

weisung, in gegebenen Fällen die Drüsen herauszuschneiden

und in dünne Scheiben zu zerlegen. Wenn es zur Aufdeckung

krankhafter Veränderungen unbedingt notwendig erscheinen mag,

gerade die Drüsen sorgfältig unter die Lupe zu nehmen, so liegt

doch eine große Gefahr in dem den Beschauern gemachten Zu

geständnis, die Drüsen ganz entfernen bzw. lostrennen zu dürfen,

um sie einer bequemeren und genaueren Besichtigung zugängig

zu machen.

Und diese wird sich in erster Linie bei der Beurteilung des

Fleisches tuberkulöser oder solcher Tiere geltend machen, welche

aus irgend einem Anlaß notgeschlachtet sind.

Wie oft trifft man ein anscheinend gesund gewesenes Tier mit

wassersüchtigen Zuständen auf der Schlachtbank an! _ Nur in den

seltensten Füllen wird der Beschauer dem Tötungsakt beiwohnen

und somit Gelegenheit haben, sich davon zu überzeugen, eine wie

große Menge einer serösen oder flockig-eitrigen Flüssigkeit aus den

großen Körperhöhlen des Tieres beim Eröffnen derselben zur Ent

leerung gekommen ist. Ebensowenig auch wird der Fleischer ihn

von diesem Vorkommnis unterrichten, er wird im Gegenteil he

strebt sein, alles das zu beseitigen, was zum Verräter dieses werden

könnte. Dem tierä.rztlichen Sachverständigen fiel es nicht schwer,

unter Feststellung der ödematös entarteten Drüsen einen sicheren

Rückschluß auf die Natur des Leidens zu ziehen! Wie aber dann,

wenn diese von dem nicht als Tierarzt durchgebildeten Beschauer,

in der irrigen Annahme, es mit tuberkulösen zu tun zu haben,

zwecks näherer Besichtigung herausgeschnitten sind? Eine sichere

Handhabe,zu verhindern, daß eine derartige an und für sich meist

minderwertige Ware in den freien Verkehr gelangt, ist uns damit

genommen.

Um dem Eintreten solcher Möglichkeiten vorzubeugen, wäre

die Bestimmung besser gekleidet in die Worte: „In Verdachtsfällen

sind die Drüsen freizulegen und in dünne Scheiben zu zerschneiden,

aber in natürlichem Zusammenhang mit dem Körper zu belassen.“

Dann würden die so behandelten Drüsen gleichzeitig eine Kontroll

uhr abgegeben haben für eine voraufgcgangene gewissenhafte

Untersuchung durch den Laienbeschauer, und die Untersuchungs

vorschrift in Einklang gebracht worden sein mit der für das in das

Zollinland eingebrachte Fleisch, welche ausdrücklich in g 7, Abs. 3

hervorhebt, daß die der Untersuchung zu unterziehenden Lymph—

drüsen nicht fehlen oder angeschnitten sein dürfen.

Die Befugnis der Beschauer, welche nicht im Besitze der

Approbation als Tierarzt sind, eine selbständige Beurteilung des

Fleisches vorzunehmen, hat im ä 30 eine Ergänzung dahingehend

erfahren, daß Fälle von schleichender, ohne Störung des

Allgemeinbefindens verlaufender Schweineseuche, sofern die

Tiere gut genährt (gemästet) sind, außer Husten keinerlei Krank

heitserscheinungen zeigten und nur die vorderen Lungenabschnitte

mit grauen oder grauroten verdichteten Herden behaftet befunden

werden, während die übrigen Teile der Lungen, das Brustfell und

der Herzbeutel von Veränderungen frei sind oder nur Überbleibsel

der Schweineseuche vorhanden sind, auch ihrerseits begutachtet

werden dürfen.

Meine Herren! Es ist eine allerseits anerkannte Tatsache, daß

die Schweineseuche in den letzten acht Jahren vielfach einen

milderen Charakter angenommen hat und es nicht mehr angängig

erscheint, das Fleisch von Tieren, welche lediglich mit chronischen

Überbleibseln der Seuche behaftet waren, im übrigen aber gesund

erschienen und ein reifes Schlachtgewicht aufweisen konnten, von

vornherein zu einer bedingt tauglichen Ware zu stempeln. Wenn

wir dieses offen zugehen müssen, so liegt auch kein Grund vor,

das den Beschauern gemachte Zugeständnis hinsichtlich einer

selbständigen Beurteilung dieser Sachlage nicht zu billigen.
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Wir haben jedoch darauf zu achten, daß hier keine Übergriffe

stattfinden und die Begriffe „Schweineseuche“ und „Schweinepest“

auseinander gehalten werden. Wo letztere allein oder vergesellschaftet

mit ersterer auftritt, wie es in jüngster Zeit häufiger beobachtet ist,

hat der Tierarzt seines Amtes zu walten. Ich erinnere indes bei

dieser Gelegenheit daran, daß wie bei der Schweineseuchc so auch

bei der Schweinepest Überbleibsel des Krankheitsprozesses nicht

Anlaß dazu geben dürfen, den ganzen Tierkörper als bedingt

tauglich zu beanstanden. Es sind vielmehr lediglich die ver

änderten Teile als genußuntauglich zu beschlagnahmen (ä 37, III,

Zusatz Nr. 3).

Um die mir zur Verfügung gestellte Zeit nun nicht zu über

schreiten, möchte ich mich über die Tuberkulose nicht weiter

auslassen. Gerade diese ist ja das häufigste Vorkommnis in der

Fleischbeschau und demgemäß vielfach Gegenstand der Erörterung

in den Fachblättem gewesen. Jeder Sachverständige wird daher

bemüht gewesen sein, die Lehren über die Kenntnisse von der

Tuberkulose in sich aufzunehmen. Für den die Schlachtvieh- und

Fleischbesehau ausübenden Tierarzt aber sind Fingerzeige hinsichtlich

der Beurteilung des Fleisches tuberkulös befundener Tiere in dem

Anhang zu den Abänderungen der Ausführungsbestimmungen,

welche uns in Druck zugegangen, gegeben, so daß Irrtümer kaum

noch unterlaufen dürften. Ich muß deshalb auf diese verweisen,

um so mehr, vals sie in einer überaus klaren, gemeinfaßlichen

Weise zusammengestellt und uns in Fleisch und Blut über

gegangen sind.

Unter Umgehung ferner einiger weniger wichtigen Neuerungen,

wie Vereinfachung in der Anbringung von Stempelabdrücken bei

nicht enthäuteten Kälbern und Lämmern, sowie Schweinen, Schafen

und Ziegen von 12‘/., oder weniger Kilogramm Schlachtgewicht,

komme ich nunmehr zu dem letzten und vielleicht strittigsten

Punkte, nämlich der Beurteilung finnigen Fleisches.

Nehmen wir unsere Fachblätter zur Hand und durchmustem

diese, so werden wir recht oft Gelegenheit finden, die Ansichten

der Sachverständigen hierüber kennen zu lernen. War man sich

von jeher darüber einig, daß das Fleisch starkiinniger Rinder und

Schweine, mit Ausnahme von Fett, Leber, Milz, Nieren und Darm,

wenn sie bei sorgfältiger Untersuchung finnenfrei befunden wurden,

sowie in Fällen von Wässerigkeit oder Verfärbung ohne Rücksicht

auf die Grade der Finnigkeit genußuntauglich, bei Schwachtinnigkeit

bedingt tauglich sei, so gingen die Ansichten über die Frage, wie

rixau sich zu der Beurteilung des Fleisches sogenannter einfinniger

Rinder stellen solle, weit auseinander. Während einige einen Unter

schied zwischen iinnigen Tieren überhaupt nicht gemacht haben

wollten, traten andere für eine mildere Beurteilung ein. Und einem

genauen Beobachter wird es nicht entgangen sein, daß mit der Zeit

die Zahl derjenigen wuchs, welche der letzteren Ansicht zuneigte.

Und mit Recht. Sprechen hierfür doch verschiedene Gründe. Wird

nämlich nach Anlegung der vorgeschriebenen Parallelschnitte durch

die äußeren und» inneren Kaumuskeln, sowie der Vierteilung des

lierzfleisches usw. eine einzige Finne aufgedeckt, so gilt das Tier,

wenn nach dem Zerlegen desselben weitere Parasiten nicht auf

gefunden werden, als einfinnig. Wird eine solche in den Kau

muskeln oder im Herzen oder dergleichen nicht freigelegt, so ge—

langt das Fleisch als tauglich ohne Einschränkung in den freien

Verkehr. Wer aber bürgt dafür, daß ich bei einem Zerlegen des

Tieres nicht doch noch auf eine Finne gestoßen wäre? Keiner!

Die Diagnose der Eintinnigkeit stützt sich oft auf einen Zufall und

es ist die Wahrscheinlichkeit nicht von der Hand zu weisen, daß

manchmal einfinnige, aber als solche unerkannt gebliebene Rinder

in den freien Verkehr gelangen. Zudem lehrt die Erfahrung, daß

es sich im vorliegenden Falle meist um junge, fleischige Tiere

handelt, mit deren Beanstandung große pekuniäre Verluste für die

Besitzer verbunden sind. In den neuen Ausführungsbestimmungen

ist diesem Umständen teilweise Rechnung getragen. Eine alle

Kreise befriedigende Regelung der Frage ist jedoch nicht erfolgt,

sie ist vielmehr für einen jeden Fall von gewissen Voraussetzungen

abhängig gemacht. In Zukunft soll nur das Fleisch einfinniger

Rinder als tauglich ohne Einschränkung anzusehen sein, welches

21 Tage hindurch in Kühl- oder Gefrierräumen aufbewahrt werden

ist,. während ihm sonst seine Minderwertigkeit verbleibt. Durch

 
diese Maßnahme ist den Städten mit. öffentlichen Schlachthäusern

auf Kosten des platten Landes eine Konzession gemacht, die vor

aussichtlich vielfach angefochten werden wird und dazu führen

muß, daß alle interessierten Kreise sich befieißigen werden, ihr

Vieh nach Städten zu verkaufen, um sich nicht der Gefahr aus

zusetzen, dasselbe entwertet zu sehen. Solches könnte aber ver

hindert werden, wenn das Fleisch eintinniger Rinder, nachdem nach

weiterer Zerlegung desselben Finnen nicht angetroffen werden und

das Fleisch um den Sitz der einen Finne herausgeschnitten ist, als

genußtauglich freigegeben würde. Allerdings wäre auf die letzteren

beiden Voraussetzungen großes Gewicht zu legen und die Unter

suchung mit größter Sorgfalt vorzunehmen. Für Schweine, Schafe

und Ziegen haben die Vorschriften bekanntlich eine Änderung nicht

erlitten.

Der Vorsitzende dankt dem Referenten im Namen der Ver

sammlung für den Vortrag und eröffnet die Diskussion.

Klebba-Potsdam erklärt, um Mißverständnisse zu vermeiden,

eine Ausführung des Referenten noch näher dahin präzisieren zu

müssen, daß bei tuberkulöser Erkrankung einer Fleischlymphdriise

die anderen Viertel nicht ohne weiteres tauglich sind, sondern nur

dann, wenn die Tuberkulose keine große Ausdehnung erlangt habe.

Im anderen Falle sind die Viertel im Nahrungs- und Genußwert

erheblich herabgesetzt.

Poczka-Kolberg: Meine Herren! Ich glaube, daß die Be

denken bzw. Befürchtungen, die der Herr Referent über das in

Zukunft zu erwartende Herausschneiden der Lymphdrüsen von

seiten der Laienfleischbeschauer zum Zwecke der besseren Unter

suchung aussprach, nicht so schwerwiegende sind und nicht so arg

sich gestalten werden; denn die Laienfleischbeschaner haben, so

bald sie merken, daß sie nicht zuständig sind, sofort die Unter

suchung zu unterbrechen, demnach auch nichts mehr anzuschneiden,

sondern das Schlachttier lediglich zu beanstanden und dem tierärzt—

lichen Beschaucr zu überweisen. Wenn sie also eine ausgebreitete

Tuberkulose sehen, so werden sie überhaupt nichts mehr an

schneiden. Nach dem vorgeschriebenen Gange der Untersuchung

werden die reinen Fleischlymphdrüsen der Vorder- und Hinter

gliedmaßen überhaupt erst später angeschnitten. Ein Heraus

schneidcn dieser Lymphdrüsen durch die Laienfleischbeschauer ist

daher‘ kaum zu befürchten.

Wenn aber das tierärztlich untersuchte Fleisch später etwa.

in die Städte eingeführt wird und dort die Schlachthofkontrolle

auf etwaiges nachträglich eingetretenes Vcrdorbensein passiert

(eine fleischbeschauliche Nachuntersuchung mit Gebührenerhebung

findet ja für dieses Fleisch nicht statt), so befinden sich ‚die

Schlachthoftierärzte doch in einer mißlichen Lage, wenn die Lymph

drüsen bei der Untersuchung herausgeschnitten waren und nun

fehlen. Es werden daher auch die tierärztlichen Beschauer bei

der Untersuchung der Schlachttiere wohl am besten von dem durch

die neuen Ausführungsbestimmungen gewährten Rechte des Heraus

schneidens der Lymphdrüsen zum Zwecke der besseren Unter

suchung nicht oder so wenig als möglich Gebrauch machen, viel

mehr sich irgendwie zu helfen versuchen, daß sie die Lymphdrüsen

auch bei Belassung in situ möglichst gut untersuchen können.

Auch mit Rücksicht auf eine etwa ‘beantragte weitere Begutachtung

ist es notwendig, daß die Lymphdrüsen von dem ersten Tierarztc

nicht herausgeschnitten werden und abhanden kommen.

Ich gestatte mir ferner noch eine kleine Bemerkung zur Richtig

stellung einer Bezeichnung, die ofi‘enbar nur durch einen Lapsus

linguae von dem Herrn Kollegen Memmen gebraucht wurde.

Er hob hervor, daß das Fleisch von Schweinen, die mit ab

geheilten Schweineseuche—Veränderungen in den Lungen (grauen,

grauroten Herden) ohne starke Abmagerung nach dem Schlachten

befunden werden, jetzt in den freien Verkehr (also als „vollwertiges“

Fleisch) gegeben wird, während es früher als „minderwertig“ be

anstandet werden mußte. Es mußte hier wohl heißen „bedingt

taugliches“ statt „minderwertiges“, und zweifellos hat der Herr

Referent das auch sagen wollen.

Der Referent pflichtet in seinem Schlußwort den Ausführungen

Klebbas bei.
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Hierauf halt Dr. Fröhner-Groß-Strehlitz über

die Nachprüfung der Rotlsufdlaunoeen der beamteten Tierärzte durch

hakteriologlsche lnstltute

nachstehenden Vortrag:

Schon vor Monaten wurde aus dem Kreise der Brandenburger

Mitglieder beim Vorstande der Antrag eingebracht, diesen Gegen

stand auf die Tagesordnung zu stellen. Anfangs hatte Herr

Memmen zugesagt, das Referat zu erstatten, er ist aber durch

Krankheit, dienstliche und häusliche Verpflichtungen schließlich

verhindert werden, dem Thema so nachzugehen, wie er es ge

wünscht hätte. Trotzdem wird er uns ja nachher in der Diskussion

seine Ansichten vortragen. Außerdem wird Herr Rust zur Sache

referieren. '

Ich persönlich habe eigentlich schlimme Erfahrungen mit der

Nachkontrolle nicht gemacht, da ich in großem Umfange mit

Rotlauf erst zu tun habe, seit ich im Osten bin. Hier aber habe

ich sofort erkannt, eine wie bedeutende Rolle die Rotlaufimpfung

pnd alles was damit zusammenhängt, spielt.

Daß anlä.ßlich der Erhebungen über die Entschitdigungspflicht der

Rotlaufserum herstellenden Fabriken eine ganze Zahl nicht amtlicher

Stellen und amtlicher, aber nicht zuständiger Fachleute eine Nach

prüfung der Rotlaufdiagnosen der beamteten Tierärzte vornehmen, ist

eine Tatsache, die uns als Beamtenklasse nicht gleichgültig sein kann.

Sobald die nachuntersuchenden Stellen zu dem Resultate kommen,

daß Rotlauf nicht nachweisbar ist, oder daß eine Mischinfektion

vorliegt, so wird die Entschädigung verweigert und dem Antrag—

steller davon Mitteilung gemacht. Die Diagnose des Kreistierarztes,

natürlich auch ‚des Departementstierarztes, wird also umgestoßen.

War der Sehweinebestand eines solchen Verlustträgers unter Sperre

gestellt, so ist der Konflikt fertig. Wenn der Landwirt schon nichts

bekommt, so will er wenigstens die Unbequemlichkeiten und das

Odium der Sperre nicht erdulden. Er kämpft also gegen die Fest

stellung des beamteten Tierarztes und gegen die Sperre an, die er

zu Unrecht zu erleiden glaubt oder vorgibt. Da.ß unter diesen

Umständen das dienstliche Ansehen der Kreisticrilrztc

geschädigt wird, ist mit Händen zu greifen. _ _

Wir wehren uns ja grundsätzlich gegen Nachprüfungen nicht;

unsere Feststellungen bei Rotz, Lungenseuche, Tollwut unterliegen

einer weiteren Begutachtung, in einigen Gegenden werden auch die

Milzbrand- und Rauschbrandfälle bakteriologisch naehgeprüft. Das

sind durch die vorgesetzte Behörde angeordnete Nachuntersuchungen

(Rotz, Lungenseuche — durch den zuständigen Departementstierarzt,

—- Tollwut — durch die Wutschutzabteilung des Instituts für

Infektionskrankheiten in Berlin ‘und in Breslau) oder von einer

staatlichen Behörde (Landeshauptmann) geforderte Prüfungen, die

wir, was die erstgenannten anlangt, als durchaus berechtigt an

erkennen, oder die, anlangend die letztgenannten, durch unsere

Vorstellungen der ihnen anhaftenden Mängel und Härten, wenigstens

zum großen Teile entkleidet sind. Gegen eine private Kontrolle

unserer Rotlaufdiagnosen wollen wir uns aber doch energisch wehren.

Denn wir können zunächst die Richtigkeit der bakteriologischen

Ergebnisse nicht bedingungslos anerkennen. Die Untersuchungen

können von Leuten vorgenommen werden, über deren Qualifikation

wir nichts wissen. Es sind z. T. vielleicht gar keine Tierärzte,

möglicherweise Anfänger in der Bakteriologie, denen Irrtümer leicht

unterlaufen können, Verwechseiungen, Verunreinigungen, Fehler in

der bakteriologischen Deutung. M. H., ich habe aber auch ganz

allgemein ein nur bedingtes Zutrauen zu der Unfehlbarkeit der

Diagnosen, die nur bakteriologisch zustande kommen. ‘ Bezüglich

des Anthrax ist es ja hundertfach nachgewiesen, daß die Instituts

diagnosen, die nur auf Grund bakterioskopischer und bakterio

logischer Methoden und unter Vernachlässigung des Obduktions—

gesamtbildes gestellt werden, irrtümlich waren. Das gilt auch von

anderen Seuchen. Ich erinnere nur an Geflügclcholera und Schweine—

seuche. Es liegt mir durchaus fern, der Zuverlässigkeit der Herren

Kollegen, die in den bakteriologischen Instituten arbeiten, zu

nahe zu treten. Im großen und ganzen werden diese Spezialisten

zweifellos das richtige treffen. Denn der Rotlauf als Bakteriämie

eignet sich zur bakteriologischen Diagnose besonders gut, viel

besser, als andere parasitäre Krankheiten. Dazu kommt der Umstand,

daß die Rotlaufbazillen morphologisch gut charakterisiert, Gram-fest,

 für die gebräuchlichsten Versuchstiere virulent sind und ganz

typische Kolonien in Gelatine bilden. Aber trotz alledem und

obgleich sie ziemlich widerstandsfähig gegen Fäulnis sind, werden

sie doch zuweilen aus Kadavcrmaterial nicht mehr isoliert werden

können. Und dann sagen die Institute: Es liegt kein Rotlauf vor.

Wir geben zu, daß es Fehler in der pathologisch-anatomischen

Diagnose des Rotlaufs gibt; wie wir sehen, gibt es auch solche

bei der bakteriologischen Diagnose.

Erwähnen will ich noch einer immerhin seltenen aber doch

wiederholt beobachteten Form des Rotlaufs, bei denen man Bakterien

in den inneren Organen nicht findet, das sind gewisse tödlich endende

Fälle von Backsteinblattcrn. Vor ein paar Jahren stellte ich

Flecken-Rotlauf bei einem Läufer fest, der geimpft war. Das Tier

ging nach ein oder zwei Tagen ein; die Backsteinblattern sollen

vollständig verschwunden gewesen sein. Da der Besitzer Schaden

ersatz beantragen wollte, sandte er das ganze Tier an ein Institut,

welches Rotlauf nicht feststellte. Hier war nach der Persönlichkeit

des Untersuchenden ein Fehler gegen die Kunst ausgeschlossen.

Trotzdem war das Tier an Rotlauf typisch erkrankt und bestimmt

an Rotlauf gefallen.

Da die Institute zur bakteriologischen Untersuchung das Herz,

die Nieren und die Milz verlangen, sind sie nicht in der Lage, die

Lymphspalten der Haut zu untersuchen. Sie werden also fehl gehen,

wenn, was bei Haut-Rotlauf (Backsteinblattern) nicht so selten

vorkommt, Rotlaufbazillen im Herzen usw. nicht nachweisbar sind.

Die Nachuntersuchung durch die bakteriologischen Abteilungen

der Serumfabriken oder durch Beauftragte anderer Institute, und

zwar ein positives Ergebnis derselben, ist Bedingung für die Ent

schädigung, die die Fabriken für bestimmte Verluste in Aussicht

stellen.

Also die uns so lästige Nachuntersuchung hängt mit der Ent

schädigungsfrage organisch zusammen. Da müssen wir uns das

Institut der Entschädigung doch einmal etwas genauer ansehen.

Wer hat sie denn eingeführt? Nach dem Satze: „fecit cui prodest“

wird man annehmen, die Landwirte hätten sie gefordert. Dem ist

aber gar nicht so. Die Seruminstitute selbst haben aus Reklame

bedürfnis und um der Konkurrenz den Rang abzulaufen, die Ent

scbädigung angeboten. Prenzlau hat: den Anfang gemacht und

die andern sind mehr oder weniger freiwillig gefolgt. Jetzt bereuen

es die Fabriken bitter, daß sie sich mit dieser Garantie belastet

haben. Gracchi de seditione querentes! Sie möchten gerne wieder

umkehren, aber das wird wohl nicht so einfach sein. ‘

Es steht fest, daß an den Verlusten in der Regel das Impf

verfahren nicht schuld ist, sondern ganz andere Umstände, Ver

hältnisse lokaler, persönlicher usw. Art. Insbesondere die in den

Verlustlisten in der Rubrik „an natürlichem Rotlauf in der Schutz

zeit gefallen trotz Schutz-Impfung“ geführten Fälle kann man zum

größten Teil ohne Irrtum auf ein anderes Konto setzen. Die

Rotlaufimmunisierung nach Lorenz ist über allen Zweifel erhaben,

darüber herrscht nur eine Meinung in der Welt. Damit ist aber

der Entschädigung eigentlich die Grundlage entzogen. Welche

Fabrik von Heilmitteln gewährt denn sonst für Verluste Ent—

schädigung? Keine denkt daran! Und was sind das z. T. oft für

unfertige Sachen, die mit großer Reklame auf den Markt geworfen

werden!

Niemand hat an der Entschädigung Freude. Der impfende

Tierarzt nicht, die Post nicht, die untersuchenden Institute nicht,

am wenigsten die Fabriken und die beamteten Tierärzte. Nur die

Landwirte. Von ihnen sind zweifellos viele dadurch für das Impfen

gewonnen worden, denn nach Einführung der Entschädigung hat:

sich die Inanspruchnahme des Immunisierungsverfahrens sehr be—

deutend ausgebreitet. Heute wird sogar meiner Ansicht nach schon

viel zu viel geimpft. Die Veterinärpolizei müßte z. B. das Impfen

in rotlauffreien Gegenden verbieten. Denn durch das Impfen mit

Kultur wird dort der Rotlauf höchstens herangezüchtet und ver

breitet.

Die Landwirte nun werden nicht ohne Widerstand hergeben

wollen, was man ihnen unbedachterweise in den Schoß warf. Wenn

aber die Entschädigung der inneren Berechtigung entbehrt, und

daß das so ist, wird jeder von uns unterschreiben, so muß es ge

fingen, die Entschädigung wieder zu beseitigen. Wir haben ja
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gegen die Entschädigung an sich nichts einzuwenden, — die dabei

entstehenden Differenzen (über Identität, Gewicht usw.) möchten

die Landwirte und Fabriken nur unter sich ausfechten, - und nur,

weil die Entschädigung Anlaß ist zu den Nachuntersuchungen,

müssen wir uns mit ihr beschäftigen. Am besten wäre es ja, wenn

wir unser Ziel erreichen könnten ohne Abschaffung der Ent

schädigung.

Man könnte versuchen, die Firmen zu bestimmen, allein auf

das Gutachten des zuständigen beamteten Tierarztes hin

die Entschädigung zu gewähren. Auf unser Gutachten hin

entschädigen die Landeskassen die Milzbrand- und Rauschbrand

fälle (abgesehen von einigen Ausnahmen), die privaten Versicherungs

gesellschaften entschädigen teuere Pferde, Ochsen usw. Sollten

wir da nicht das Vertrauen verdienen, auch die Rotlauffälle richtig

zu konstatieren? Die Aussichten sind schlecht. Ich weiß

von einigen der in Betracht kommenden Firmen bestimmt, daß sie

sich nicht darauf einlassen werden. Die beiderseitigen Resultate

weichen zu oft von einander ab, sagen sie. Bekannt ist. dagegen

das außerordentlich kulante und taktvolle Verhalten des bakterio

logischen Instituts der Landwirtschaftskammer zu Halle (Saale).

Dieses Institut respektiert grundsätzlich das amtliche Gutachten

des Kreistierarztes. Da es ein Händler mit Rotlaufserum in großem

Stile ist, so brauchten wir also nur zu beschließen, unser Serum

ausnahmslos aus Halle zu beziehen. -

Weiter könnte man ein Urteil der höchsten in Frage kommenden

gerichtlichen Instanz darüber herbeizuführen suchen, ob die

Versendung von Teilen solcher Schweine, die an Rotlauf ver

endet sind, nicht strafbar ist. Die landespolizei_lichen Anordnungen

betr. die Unterdrückung der Rotlaufsenche enthalten ja durchweg

die Bestimmung, daß — außer dem ausgeschmolzenen Fett, welches

zu technischen Zwecken verwandt werden darf —— alle Teile des

Kadavers durch Verbrennen usw. unschädlich beseitigt werden

müssen. Auch der neue Entwurf des Ministeriums für die landes—

polizeilichen Anordnungen gegen den Rotlauf der Schweine schreibt

vor, daß die Kadaver durch Hitze oder mit chemischen Mitteln zu

zerstören sind oder, wenn ein derartiges Verfahren untunlich

ist, durch Vergraben beseitigt werden müssen. Ob die Gerichte

zu der Auffassung gelangen werden, daß die Versendung derartigen

Materials zum Zwecke der Nachuntersuchung mit den Zielen dieser

gesetzlichen Bestimmung in Widerspruch steht, ist zweifelhaft.

Denn die Institute werden das Material nach Abschluß der Unter

suchung auch beseitigen, wahrscheinlich sogar einwandfreier, wie

der Landwirt draußen. Es ist aber doch ganz unerhört, daß jeder

Bauer ein Stück Seuchenkadaver einpackt, so gut und schlecht es

eben geht, und in die weite Welt schicken darf. -

Manche Institute z. B. Ludwig Wilhelm Gans in Frankfurt

schreiben vor, daß unter andern das uneröffnete Herz einzuscnden

ist. Diese Forderung setzt sich über die Bestimmung in 5 16 der

Anlage B zur Bundesratsinstruktion vom 27. Juni 1895 hinweg,

welche besagt, daß der beamtete Tierarzt das Herz bei der

Obduktion mehrfach zu zerschneiden hat. <

Als drittes und radikalstes Mittel gegen die Nachuntersuchungen

könnten wir die Abschaffung der Entschädigung betreiben.

In welchem Umfange die Fabriken in Anspruch genommen

werden, ist mir nicht bekannt, es muß aber nicht unerheblich

scin.*) Bei den gegenwärtig relativ niedrigen Preisen der Sera

fällt die Entschädigung jedenfalls schwer ins Gewicht. Die Fabriken

sind deshalb der Sache sehr gram und werden, wenn es gelingt,

alle unter einen Hut zu bringen, gern dabei sein, daß jede Ent

schädigung aufgehoben wird. Daß wir aber im Notfalle auch eine

oder zwei Fabriken allein zu einem solchen Entschlusse werden

*) Das bakteriologische Institut der Landwirtschaftskammer

für die Provinz Sachsen in Halle (Saale) hat, wie ich den Ver

öffentlichungen dieses Instituts in der „Landw. Wochenschrift“

entnehme, in den letzten fünf Jahren 3766 722 ccm I'renzlauer

Serum verkauft, mit welchem 753500 Schweine geimpft wurden.

Davon sind an lmpfrotlauf zugrunde gegangen 46, an Rotlauf

Endokarditis 34, an natürlichem Rotlauf in der Schutzzeit trotz

Impfung III, zusammen 191 : 0,0025 Proz. Diese wurden zum

vollen Werte entschädigt.

 bewegen können, ist mir nicht zweifelhaft. Von unsern Mitgliedern

gehören 98 der‘Wirtschaftsgenossenschaft deutscher Tierärzte in

Posen als Genossen an,‘ diese Herren beziehen das Serum, welches

sie verbrauchen, ausschließlich von der Genossenschaft, welche es

bei Ludwig Wilhelm Gans in Frankfurt a. M. einkauft. Man

sollte meinen, daß die Direktion der Genossenschaft bereit sein

müßte, etwaigen wohlbegründeten Wünschen einer so großen Anzahl

von Konsumenten ihre Unterstützung zu leihen. Wenn wir hier

im Verein beamteter Tierärzte beschließen, daß wir kein Serum

von einer Fabrik verwenden, welche entschädigt oder welche nur

auf Gr1md einer bakteriologischen Nachuntersuchung entschädigt,

so werden wir vielleicht unsere Wünsche durchsetzen.

Im Inneren stimmen die Fabrikleiter mit dem, was ich hier

vorgebracht habe, alle überein. Denn, wie ich schon sagte, sie

sind der Entschädigung herzlich überdrüssig. Dazu haben nament

lich zahlreiche Betrügereien mitgewirkt. Bei einer Garantie auf

fünf Monate ist es häufig ganz unmöglich, den genauen Identitäts

nachweis zu erbringen und das Gewicht des zur Entschädigung

angemeldeten Kadavers richtig festzustellen. Eine sehr angesehene

Fabrik schreibt mir, die Entschädigung wirke geradezu de

moralisierend. Also auch das notwendige Bestreben der Abwehr

seitens der Firmen gegen betrügerische Ansprüche dürfte uns in

unserer Aktion zu Hilfe kommen. Wenn jedoch nicht alle Fabriken

die Entschädigung abschaffen, ist allerdings noch nicht alles ge

wonnen. Denn die praktischen Tierärzte, die. viel mehr impfen

als wir, kümmern sich nicht darum, ob die Fabriken uns entgegen

kommen oder nicht, sie kaufen dort, wo sie am billigsten bedient

werden.

Ich sehe davon ab, bestimmte Anträge zu stellen, bitte viel

mehr die Versammlung, den Gegenstand erst nach allen Richtungen

hin kontradiktorisch zu behandeln. Ich wollte nur die drei Wege

zeigen, die es, soweit ich sehe, gibt, um die Nachprüfungen unserer

amtlichen Diagnosen durch Privatleute für die Zukunft zu vereiteln.

Nach Eröffnung der Diskussion stellt sich

Rust-Breslau auf den Standpunkt, daß das Einschicken von

Seuchenkadavern oder Teilen derselben ungcsetzlich sei; einem

Kollegen mag man dieserhalb aber keine Strafanzeige besorgen.

Es verschicken im übrigen auch Kreistierärzte~ selbst infektiöse

Organe usw. Es empfehle’ sich, eine Entscheidung des Herrn

Ministers in dieser Angelegenheit herbeizuführen. Man möge

dieserhalb beim Herrn Ressortminister anfragen. Schließlich bringt

der Redner folgenden schriftlichen Antrag ein:

„Der Vorstand wolle beim Herrn Minister in einem eingehenden

Bericht vorstellig werden, eine Entscheidung darüber zu fällen, ob

das Einsenden von Rotlaufkadaverteilen an private Institute zwecks

Nachprüfung der Rotlaufdiagnose in der gegenwärtigen Form den

gesetzlichen Bestimmungen zuwider ist.“

Bei der später vorgenommenen Abstimmung wird der Antrag

abgelehnt. ‘

Memmcn-Neu-Ruppin macht darauf aufmerksam, daß gerade

im Hochsommer die Dienstgcschäfte sich oft häufen, so daß der

beamtete Tierarzt zuweilen erst am ersten oder zweiten Tage nach

dem Ableben des Tieres am Seuchenorte erscheinen könne. Und

da bekanntlich der Fänlnisprozeß zu dieser Jahreszeit recht schnelle

Fortschritte mache, sei doppelte Vorsicht bei der Feststellung

der Todesursachc geboten. Redner hält neben der Vornahme

der Sektion auch die Impfung mitgebrachter weißer Mäuse in

solchem Falle für erforderlich. (Große Heiterkeit.) Die Be

schreitung einen derartigen sicheren Weges könne und müsse

von jedem Kreistierarzt erwartet werden. Damit sei danniaber

auch alles das getan, was in Laboratorien zwecks Sicherung

einer Diagnose vorgenommen werde, aus welchem Grunde es ein

berechtigter Wunsch sein dürfte, seitens der Serumfabriken die Zu

sicherung zu erhalten, daß die unter solchen Kautelen festgelegten

Fälle von Rotlauf unter den Schweinen auch für sie hinsichtlich

einer eventuell zu zahlenden Entschädigung maßgebend seien.

Ziegenbein-Wolmirstädt schildert, daß in seinem Wirkungs

krcise die örtlichen Viehvcrsicherungskassen von der Rotlaufimpfung

nichts wissen wollten und der Ausbreitung der Impfung hindernd

im Wege stünden. Da aber die Landwirtschaftskammer für Impf
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verluste innerhalb der üblichen Schutzzeit voll (zu 100 Proz.) ent

schädigt, während die örtlichen Viehversicherüngen höchstens

70 Prozent des Schadens deckten, so sei es ihm unter Hervor

kehrung dieses Umstandes allmählich gelungen, seine Klientel von

dem Segen der Rotlaufimpfung zu ilberzeugen. Die Entschädigung

seitens der Landwirtschaftskammer könne daher bei vorkommenden

Impfverlusten zurzeit nicht entbehrt werden. In der Provinz

Sachsen genüge der Landwirtschaftskammer bei Entschädigungs

ansprüchen die Erklärung des beamteten Tierarztes, daß Rotlauf

bei den geimpften Tieren vorgelegen habe.

Gundelach-Magdeburg: Meine Herren! Aus Anlaß dieses

Punktes der Tagesordnung habe ich am 25. d. M. an den Leiter

des bakteriologischen Instituts der Landwirtschaftskammer für die

Provinz Sachsen, Kollegen Dr. Racbiger, geschrieben mit dem

Ersuchen, mir darüber Mitteilung zu machen, in welcher Weise die

Nachprüfung der Rotlaufdiagnosen gehandhabt würde. ’ Kollege

Raebiger hat mir daraufhin nachstehendes mitgeteilt:

„Alle Serumanstalten und Institute, welche Rotlaufverluste

innerhalb der Schutzzeit entschädigen, fordern ausnahmslos den

Nachweis der Rotlaufbazillen und wünschen auch mit wenigen

Ausnahmen diese Untersuchungen selbst vomehmen zu können.

Wir waren hier die ersten, welche die Entschädigung von Impf

verlustcn auf die Entschädigung aller Rotlaufverluste innerhalb

der Schutzzeit ausdehnten, und welche es freistellten, die Organe

gefallener Impflinge auch in anderen veterinär-bakteriologiseben

Instituten untersuchen zu lassen. Wir haben es auch stets den

Herren Kreistierärzten freigestellt, die bakteriologische bzw. mikro

skopische Untersuchung von Ausstrichpräparaten selbst vorzunehmen

und haben auch, wenn das kreistierärztlicherseits nicht geschah,

auf Grund der amtlich gestellten Diagnose, also auf Grund des

Sektionsbefundes, die Entschädigung nicht versagt. Es ist dabei

gleichgültig, ob es sich um einen Impfling des Kreistierarztes

handelt, oder ob der Kreistierarzt die Untersuchung eines Schweines,

das von einem Privattierarzt geimpft war, vorgenommen hat.

Mancher der Herren bcamteten Kollegen, ganz besonders ‘Herr

Veterinärrat Ziegenbein, begnügen sich im Hinblick auf die nicht

ganz unberechtigte Forderung des baktcriologischen Nachweises

nicht mit dem Sektionsbefund allein, sondern nehmen auch noch

die mikroskopische Untersuchung vor. Wir haben eine solche

Liebenswürdigkeit natürlich stets besonders dankbar begrüßt.

Jedenfalls ist aber im Interesse des Ansehens der Vete—

rinär-Polizei die amtliche Diagnose bei der Entschä

digung stets respektiert worden.

Unsere Bitte an die Herren Kollegen, uns Dcckglasprüparate

einzusenden, bezwccktc lediglich die umständlichen Organ

einsendungen in Wegfall zu bringen und gleichzeitig auch die zeit

raubende bakteriologische Untersuchung den Herren zu ersparen,

das ist wohl auch von den Herren, die mit uns in Verbindung

stehen, nie anders verstanden worden.

Schließlich möchte ich noch ganz besonders darauf hin

weisen, daß die Gewähr einer Entschädigung für Rotlauf

verluste (innerhalb der Schutzzeit) die Rotlaufimpfungen nicht

nur mächtig gefördert hat — die Impfungen sind von 70000

im Geschäftsjahre 1901/02, auf 165000 im darauffolgenden, und

auf 195900 im Jahre 1903/4 gestiegen — sondern auch haupt

sächlich dazu beigetragen hat, die Rotlaufimpfungen den Tier

ärzten zu sichern, da natürlich nur dann entschädigt werden

kann, wenn ein Tierarzt geimpft hat.

Die Gewähr einer Entschädigung war daher ein wirksamerer

Vorstoß gegen die Laienimpfung, als das Landespolizei-Verbot der

gewerbsmäßigen Laienimpfung mit virulenten Kulturen, das übrigens

erst in wenigen Regierungsbezirken erlassen ist.

Obwohl mich Herr Kollege Fröhner zu Ihren Verhandlungen

eingeladen hat, werde ich leider wegen allzu großer dienstlicher

Inanspruchnahme der mich sehr ehrenden Einladung nicht Folge

leisten können und würde mich daher aufrichtig freuen, wenn Sie

freundlichst Veranlassung nehmen wollten, meine obigen Mit

teilungen bekannt zu geben.“

Meine Herren! Aus diesem Briefe ersehen Sie, daß die Land

wirtschaftskammer der Provinz Sachsen den Kreistierärzten eine

 
große Kulanz entgegenbringt, wofür ihr unser aller Dank gebührt,

den ich hiermit erstatten möchte.

Den Kollegen würde ich empfehlen, ihre Impfstoffe nur von

solchen Instituten zu beziehen, die dasselbe Entgegenkommen zeigen,

wie die Landwirtschaftskammer der Provinz Sachsen.

Im übrigen möchte ich noch bemerken, daß ich den Standpunkt

des Referenten und Korreferenten, daß es zweckmäßig sei, auf die

Entschädigung für Verluste bei Impfrotlauf ganz zu verzichten,

nicht teilen kann, im Gegenteil die Entschädigungsfrage von dem

selben Gesichtswinkel aus betrachte, wie die Kollegen Raebiger und

Ziegenbein, nämlich daß die Gewährung einer Entschädigung

bei Impfverlusten dazu beigetragen hat, 1) die Rotlaufimpfungen

immer mehr einzubürgern und 2) die Laienimpfung in den Hinter

grund zu drängen. — Auch kann ich nicht einsehen, warum die

Landwirte durch Versagen der Entschädigung benachteiligt werden

sollen, ebenso wie die Kollegen, die ohne ihr Verschulden Verluste

an Impfrotlauf haben und infolgedessen leicht die Praxis und ihr

Renommee einbüßen können. Zum Schluß spricht der Redner der

Sächsischen Landwirtschaftskammer und dem verdienstvollen Leiter

ihres bakteriologischen Instituts den Dank und die Anerkennung

der sächsischen Kreistierärzte aus.

Dr. Lentz von der Wutschutzabteilung des Instituts für

Infektionskrankheiten in Berlin gibt seiner Ansicht dahin Ausdruck,

daß der beamtete Tierarzt nach dem Gesetz alle ihm zur Sicherung

der Diagnose notwendig erscheinenden Untersuchungen vorzunehmen

bzw. zu veranlassen habe; zu dem Zweck müsse er auch befugt

sein, behufs bakteriologischer Untersuchung Kadaverteile von an

Rotlauf verendeten Schweinen an eine bakteriologische Unter

suchungsstelle zu senden, und dies um so mehr, als doch sogar die

Versendung (in geeigneter Form natürlich) von infektiösem Material

auch bei den schwersten Menschenseuchen, Cholera, Pest usw. ge

stattet sei.

Zuchtdirektor Marke-Posen: Meine Herren! Die Entschädigung

bei Rotlaufverlusten nach der Impfung ist zuerst vom Seruminstitut

Prenzlau, welches der Brandenburger Landwirtschaftskammer gehört,

also v'on Landwirten eingeführt werden. Die Landwirte würden

es dem Verein beamteter Tierärzte Preußens sehr vcrübcln, wenn

dieser die Anregung zur Aufhebung der Entschädigung gäbe. Die Impf

tierärzte aber können die Entschädigung zu ihrer Sicherung auch gar

nicht entbehren. Dazu kommt neuerdings, daß die Ätiologie des Rot

laufs sicher noch unaufgeklärte Punkte enthält, denn er häuft sich in

diesem Jahr an verschiedenen Orten die Verluste oft derartig. daß

man nicht eventuelle Impffehler allein als ihre Ursache ansprechen

könnte. Wie wesentlich die Entschädigung für die Sicherung der

Praxis der isnpfenden Kollegen werden kann, gehe daraus hervor,

daß beispielsweise für die Impfungen eines einzigen Kollegen inner

halb eines Jahres von mehreren Instituten gegen 3000 M. an Ent

schädigungen gezahlt wurden. Daß die Institute die Entschädigungen

allgemein allein auf Grund der amtstierärztlichen Diagnose zu zahlen

bereit sein sollten, glaubte er nicht. Das Seruminstitut L. W. Gans

in Frankfurt a. M. lehnte seinerzeit die Anerkennung der amtlichen

Rotlaufdiagnose allein ohne bakteriologische Nachprüfung, ab. Es

hat sich aber der Wirtschaftsgcnossenschaft Deutscher Tierärzte

gegenüber verpflichtet, die Entschädigungen zu zahlen, wenn die

bakteriologische Feststellung des Rotlaufs in neutralen Instituten

(Königlichen und Instituten der Landwirtschaftskammern) stattfindet.

Die im Osten wohnenden Kollegen hätten sich gewöhnt, die Unter

suchungen durch die König]. tierhygienischen Institute in Breslau

(Prof. Dr. Casper) und Bromberg (Direktor Dr. Mießner) bewirken

zu lassen. Dadurch sind sie nicht von der Diagnose der die Ent

schädigung zahlenden Stelle abhängig. Den Diagnosen dieser

neutralen Untersuchungsstellen bezüglich der Entschädigungsfrage

zur Anerkennung verholfen zu haben, ist ein unbestreitbares Verdienst

der Wirtschaftsgenosscnschaft Deutscher Tierärzte. Wir Tierärzte

müssen uns schließlich immer gegenwärtig halten, daß wir aus der

landwirtschaftlichen Krippe essen. Es sei deshalb auch nicht

vorteilhaft, mit einem evcntl. Antrag auf Beseitigung der Ent

schädigungen die landwirtschaftlichen Interessen außer acht zu

lassen. Es verstehe sich von selbst, daß wir hierüber auch

unsere eigenen Angelegenheiten nicht zu vernachlässigen brauchen.

(Bravo!)
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Klebba-Potsidam macht darauf aufmerksam, daß Postsendungen,

die infektiöses Material enthalten, auch dann sorgfältig verpackt

werden müssen, wenn es sich um die Versendung größerer Organ

teilc, wie beispielsweise bei der Sendung an die Impfanstalten zur

Nachprüfung der Rotlaufdiagnose u. a. handelt. Die Oberpbst

direktion seines Amtsbezirks habe wegen ungenügender Verpackung

solcher Sendungen bereits Klage geführt.

Die Ansicht des Kollegen Marks, daß das Ansehen der be

amteteu Tierärzte in den Augen der vernünftigen Laien nicht

darunter leiden wird, wenn die Institute keine Rotlaufbazillen finden,

während der zuständige beamtete Tierarzt die Rotlaufseuche fest

gestellt hat, möchte ich doch nicht unwidersprochen lassen.

Es wird in dieser Hinsicht mehr unvernünftigc wie vernünftige

Laien geben, die es nicht verstehen können resp. wollen, daß die

amtliche Rotlaufdiagnose des Kreistierarztes seitens der Institute

keine Anerkennung findet und infolgedessen die Entschädigung

versagt wird. Jede Nachprüfung auf diesem Gebiete muß als eine

Beeinträchtigung unseres Ansehens betrachtet werden.

Rust-Breslau hält die Frage für nicht genügend geklärt und

beantragt Vertagung. um auf der nächsten Sitzung nach Bestellung

neuer Referenten nochmals zu verhandeln.

Der Antrag findet keine Unterstützung.

l’aulat-Bartenstein: In Ostpreußen ist an alle Kreistierärzte

Verfügung ergangen, daß vorschriftsmäßig verpackte Sendungen von

Rotlaufkadavern usw. verschickt werden dürfen.

Poczka-Kolberg: Die unbefugte Übersendung von infektiösem

Material ist zu verbieten, die Entschädigung muß aber bestehen

bleiben. Die Seruminstitute mögen sehen, wie sie sich mit der von

ihnen selbst geschaffenen Lage abfinden; die Tierärzte müssen auf

jeden Fall gegen das weitere Fortbestehen der Rotlaufnachprüfung

Stellung nehmen.

Ich stimme dem von Herrn Rast-Breslau gestellten Antrage

bei, an den Herrn Minister für Landwirtschaft usw. ein diesbezüg

liches Gesuch auf Grund des 5 20 des Reichsviehseuchengesetzes

vom 23. Juni 1880 zu stellen. Nach meinem Erachten deckt sich

die jetzt übliche Art der einfachen Entnahme von Rotlaufmaterial

und Versendung durch Laien auch durchaus nicht mit dem Ministerial—

erlaß vom 6. August 1904 betr. den Verkehr mit Krankheitserregern,

dessen genauer Inhalt mir allerdings augenblicklich nicht ganz

gegenwärtig ist, sodaß ich nicht entscheiden kann, ob dieser Erlaß

zur Bezugnahme bei unserer Eingabe wird verwertet werden können.

Weber-Fulda teilt mit, daß die Landwirtschaftskammer in

Cassel auf die Einsendung umfangreicher Organe verzichtet, daß

sie sich mit der Nachprüfung eines Deckglaspriiparates bzw. einer

Kultur begnügen wird. Es ist auch nicht ausgeschlossen, daß'die

amtliche Rotlaufdiagnose des Kreistierarztes glatt anerkannt wird.

Nevermann-Berlin: Ob es möglich ist, die Einsendung von

Rotlaufmaterial überhaupt zu verbieten, erscheint mir fraglich. Es

kommt doch in erster Linie darauf an, wer einsendet und was und

wie eingesendet wird. Es können meines Erachtens nur kleinere

Objekte in Frage kommen und es muß eine nach jeder Richtung

bin einwandfreie Art der Verpackung gewählt werden. Eine ein

wandfreie Einsendung des Materials läßt sich am besten dadurch

gewährleisten, daß die Einsendung nur Tierärzte besorgen dürfen.

Dr. Fröhner-GroB-Strehlitz führt im Schlußwort der Dis

kussion aus, daß uns beamteten Tierärzten bei dieser Frage zunächst

und jetzt hauptsächlich an der Beseitigung der privaten Nachprüfung

gelegen sei. Von den drei Wegen, die zu diesem Ziele führen

könnten, wie er gezeigt habe, habe sich die Mehrheit zu dem zuerst

erwähnten bekannt. Es sei also dahin zu streben, daß die einzelnen

Serumfabriken auf die Anerkennung der amtlichen ltotlaufdiagnose

eingehen. Im übrigen hätten es ja die impfenden Tierärzte in der

Hand, ihren Serumbedarf nur von solchen Fabriken zu decken, die

die amtliche Rotlaufdiagnose als verbindlich für die Entschädigung

betrachten.

Memmen-Neuruppin und Dr. Fröhner-Groß-Strehlitz bringen

folgenden Antrag ein:

„Der Verein beamteter Tierärzte Preußens erklärt es für ein

berechtigtes Verlangen, daß die von den Kreistierärzten amtlich

festgestellten Fälle von Rotlauf bei geimpften Schweinen seitens

der Serumsinstituto hinsichtlich der Entschüdigungspflicht ohne

 
weiteres anerkannt werden. Die Kreistierärzte werden aufgefordert,

Rotlaufserum in Zukunft nur von solchen Fabriken zu beziehen,

welche sich unseren Wünschen geneigt zeigen.“

Der Antrag wird angenommen und der Vorstand wird he

auftragt, sich unverzüglich mit den Serumfabriken wegen dieser

Angelegenheit in Verbindung zu setzen. (Fortsetzung folgt.)

Pauschqusntum für die Kreistierärzte.

Nach einer Mitteilung der Deutschen Tierärztlichen Wochen

schrift hat sich in der Budgetkommission, deren Protokolle

übrigens nicht veröfi“entlicht werden, der Herr Finanzminister

dahin geäußert, daß die Reisekosten der Kreisärzte und Kreis

tierärzte eventuell pauschaliert werden könnten. Daß die Ab

sicht dieser Pauschalierung im Ministerium für Landwirtschaft

Zustimmung finden würde, ist nicht anzunehmen; auch dürften

irgendwelche Bestrebungen in dieser Richtung in nächster Zeit

nicht zu erwarten sein. Trotzdem ist diese Äußerung geeignet,

die Aufmerksamkeit der beteiligten tierärztlichen Kreise wach

zurufen. Ihrer Verwirklichung müßte der entschicdenste Wider

spruch entgegengesetzt werden. Wir kommen auf diese An

gelegenheit demnächst zurück. S.

Frankreich.

Der in Paris verstorbene ehemalige Bankier Osiris hat dem

Institut Pasteur 25 Millionen Francs (20 Millionen Mark) ver

macht. (Temps, 6. 2. 1907.)

Der Ball der Studenten von Alfort fand dieses Jahr am

26. Januar im Grand-Hotel in Paris unter dem Vorsitz des

Kriegsministers, General Picquard, statt. Der Präsident der

Republik, mit Frau und Tochter, erschien um 10‘/‚ Uhr; die

Begrüßungsrede hielt Direktor Barrier von Alfort. Der

Präsident erwiderte, daß er glücklich sei, unter den Anwesenden

Herrn Chauveau begrüßen zu können, diese Leuchte der

französischen Wissenschaft; er freue sich, die ehemaligen Schüler

einer Anstalt, die auf‘ ihre glorreiche Vergangenheit stolz sein

können, versammelt zu sehen mit den jetzigen, welche die zu

künftigen Hofl'nungen darstellen.

(Revue de Leclainche, l. 2. 1907.)

Berichtigung.

Zu der in der B. T. W. 1906 pag. 876 gebrachten Notiz

betr. Milzbrandnachprüfungen in der Provinz Westfalen ersucht

Geheimrat Dr. König-Münster um die Aufnahme nachstehender

Berichtigung in die B. T. W.:

1. Es ist unrichtig, daß ich mich seinerzeit bemüht haben

soll, Obergutachter ‘über tierärztliche Obduktionsbefunde zu

werden. Im Gegenteil, sowohl der Vorsteher der bakteriol. Ab

teilung hiesiger Versuchsstation, als auch ich haben ‘uns mit

allen Mitteln dagegen gewehrt. den Nachweis von Milzbrand

bazillen in Organen verdächtiger Kadaver zu übernehmen; und

nur um solchen Nachweis, nicht aber um Obergutachten über

tierä.rztliche Diagnosen, hat es sich damals gehandelt. Die

Übernahme dieser Untersuchungen wurde von der nahestehenden

Provinzialbehörde ohne unser Zutun gewünscht, und konnten wir

uns diesem Wunsche gegenüber nicht von vornherein völlig ab

lehnend verhalten.

2. Es ist unrichtig, daß der Bakteriologe, der diese Unter

suchungen übernehmen sollte, nur landwirtschaftlich-bakteriologisch

ausgebildet war. Derselbe ist vielmehr auch zwei Jahre in

einem rühmlichst bekannten medizinisch-bakteriologisahen Institut
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als Assistent tätig gewesen und versteht sich auf den Nachweis

von Milzbrandbazillen jedenfalls ebensogut als ein Tierarzt.

Die Ausführungen in Nr. 42, S. 771 dieser Wochenschrift

von 1906, die sich gegen Äußerungen von mir richten, werde

ich in nächster Zeit ausführlich an anderer Stelle beleuchten

und berichtigen.

Münster i. W., den 25. Januar 1907.

Prof. Dr. König, Geh. Reg-Rat.

Berichtigung.

Der Herr Oberbürgermeister von Elberfeld bestreitet in einem

Schreiben vom 11. er. sehr entschieden, daß in Elberfeld die Absicht

bestehe, einem Stadtsekretär die Schlachthofleitung zu übertragen.

Tlerärztllche Flelschbeschauer.

In ‘Nr. 6 der B. T. W., S. 101, ist eine Verfügung der

Ministerien der geistlichen Angelegenheiten und für Landwirt

schaft vom 27. Dezember 1906 veröffentlicht, in welcher sich

der Satz findet: „Die abgeschlossenen Tagebücher sind

künftig von den Beschauern alljährlich mit den vor

geschriebenen Zusammenstellungen an die Kreistier

ärzte abzuliefern usw.“

Da hier von Beschauern schlichtweg gesprochen ist, so

entsteht die Frage, ob von dieser Bestimmung alle Beschauer

betrofl‘en sind oder nur die nichttierärztlichen. Die tiei‘ämtlichen

Beschauer können eigentlich ihre Tagebücher an die Kreistier

ärzte — von anderen Gesichtspunkten ganz abgesehen —— schon

deshalb nicht abliefern, weil sie dieselben bei den von den

Departementstierärzten vorzunehmenden Revisionen zur Hand

haben sollen. Eine kompetente Auslegung dieses Satzes der

Verfügung wäre für die tierärztlichen Fleischbeschauer erwünscht.

XIV. Internationaler Kongreß für Hygiene und Demographie in Berlin i907.

Am 28. Januar trat das Österreichische National-Komitee zur

konstituierenden Sitzung zusammen. Derselben wohnten die De

legierten der Ministerien und Zentralstellen sowie zahlreiche her

vorragende Vertreter der Wissenschaft bei. Zu Präsidenten wurden

Dr. Ritter von Juraschck, Präsident der k. k. Statistischen

Zentral-Kommission in Wien und Universitätsprofessor Hofrat

Dr. Ernst Ludwig, Vorsitzender-Stellvertreter des k. k. obersten

Sanitätsrates, gewählt. Den Gegenstand der weiteren Beratung

bildete die Beteiligung Österreichs an dem Kongresse, wobei das

Hauptaugenmerk auf eine zahlreiche Vertretung der österreichischen

wissenschaftlichen Kreise gerichtet wurde. Nach den bisher ein

gelangtcn Erklärungen haben folgende Herren Referate ilbemommen:

Obersauitätsrat Dr. v. Britto, Dr. Leo Burgerstein, Universitäts

professor Dr. Epstein, Dr. Graßberger, Stabsarzt Dr. Hladik,

Baudirektor Hofer, Universitätsprofessor Dr. Ferdinand Hüppe

(Über die Bedürfnisse der Nahrungsmittelgesetzgebung), Dr. J elinek,

Sektionschef Dr. Franz R. von Jurasehek, Universitätsprofessor

Dr. Rudolf Kraus, Dr. (‘arl Landsteiner, Regierungsrat Rudolf

Maresch, Universitätsprofessor Dr. Hans Horst Meyer, Univer

sitätsprofessor Dr. Richard Paltauf (Über neuere Immunisierungs

verfahren), Universitätsprofessor Dr. Praußnitz, Hofrat Universitäts

professor Dr. v. Schroetter (Ätiologie. der Tuberkulose), Dr. Silber

stern, Dr. Ludwig Teleky, Schiffsbau-Oberingenieur Heinrich

Wagner, Hofrat Dr. A. Weichselbaum. Die Übernahme noch

einer Anzahl weiterer Referate steht in Aussicht. Es ist daher

sicher zu erwarten, daß die Vertretung Österreichs der Bedeutung

und dem Fortschritt der hygienischen Wissenschaft in diesem

Staate voll entsprechen werde.

Baden.

Die ersten Wahlen zur Tierärztekammer nach dem ‘neuen

Organisationsstatut haben in Baden stattgefunden. Als Mitglieder

sind gewählt worden: Kreis Konstanz: Zuchtinspektor Wilhelm

Müller und Tierarzt Georg Ruß; Kreis Villingen: Bezirkstierarzt

Pfanz und Bezirkstierarzt Metzger; Kreis Lörrach: Bezirkstierarzt

 

Dotter; Kreis Freiburg: Zuchtinspektor flink und Professor

Dr. Schlegel; Kreis Ofl‘enburg: Tierarzt Haas und Schlachthof

direktor Enz; Kreis Baden: Bezirkstierarzt Veterinärrat Braun;

Kreis Karlsruhe: Bezirkstierarzt Veterinärrat Kohlhepp, Schlacht

hofdirektor Bayersdörf f e r. Direktor der Pferdeversicherungsanstalt

Bberbach; Kreis Mannheim: Bezirkstierarzt Ulm; Kreis Heidel

berg: Bezirkstierarzt Römer; Kreis Mosbach: Bezirkstierarzt

Dr. Görig.

Hochschulverbund.

Bei der letzten Tagung des Verbandes deutscher Hochschulen,

auf welcher 13 Universitäten (aus Süddeutschland nur Freiburg und

Straßburg), 8 technische Hochschulen und die Bergakademien zu

Berlin, (.‘lausthal und Freiberg vertreten waren, ist prinzipiell auch

die Frage erörtert worden, ob auch die tieritrztlichen Hochschulen

in den Verband aufgenommen werden könnten. Diese Frage wurde

einstimmig bejaht und darauf ein bereits vorliegendes Gesuch des

Ausschusses der Tierärztlichen Hochschule in Hannover angenommen.

Landwlrtschaftsksmmsr der Provinz Hannover.

Der Vorstand der Landwirtschaftskammer hat sich in seiner

Sitzung vom 14. September 1906, wie die Deutsche Tierärztlichc

Wochenschrift mitteilt, ausdrücklich gegen die Ausführung der

Rotlaufimpfung durch Laien ausgesprochen.

Gründung eines Vereins sächsischer Sanitltstlerärzte.

Herr Schlachthofdirektor Dr. Meyfarth versendet folgendes

Zirkular: Salus publica suprema lex. Die Reichstagswahlen sind

vorüber. Nun können wir an unsere Arbeit gehen. Die Gründungs

versammlung der Sondergruppe der sächsischen Sanitätstierärzte

findet statt: Sonntag, am 17. Februar, vormittags 11 Uhr

in Dresden, Marienstraße, deutsche Schänke, 3 Raben (l. Etage).

Tagesordnung:

l. Begrüßung. Wahl eines provisorischen Komitees. 2. Referat:

Über die Gründung einer Sondergruppe sächsischer Sanitätstierärzte.

3. Beschlußfassung über Gründung der Gruppe. 4. Wahl des Aus

schusses und der Obmünner. 5. Aussprache: a) Anschluß an andere

Verbände; b) Vertretung im sächsischen Landesverband; c) Stellung

zu den Kreisvereinen; d) Festsetzung der Beiträge. 6. Allgemeines.

Zu dieser ersten Versammlung bitte ich dringend um zahlreiches

Erscheinen. Bei dringender Abhaltung bitte ich um rechtzeitige,

schriftliche Übertragung des Stimmrechts auf einen Bevollmächtigten

bzw. den Unterzeichneten. Nach Schluß der Beratungen gemein

schaftlicher Mittagstisch.

Für die Gründung bzw. zum Beitritt haben sich bereit er

klärt die Herren:

Achilles, Leipzig. Arnold, Oschatz. Bertuch, Leipzig. Böhme,

Dresden. Dittrich, Gotha-Dresden. Engelmann, Grimms. Engel

mann, Dresden. Gänsehals, Großenhain. Geißler, Crimmitzschau.

Geyer, Penig. Hafemann, Leipzig. Hahn, Reichenbach. Rille,

Dresden. Höcke, Dresden. Horn, Leipzig. Karnahl, Freiberg. Dr.

Käppel, Leipzig. Dr. Keil, Leipzig. Klawitter, Leipzig. Kühler,

Bautzen. Lüge], Zschopau. Litty, Leipzig. Maertens, Leipzig.

Meißner, Riesa. Dr. Meyfarth, Glauchau. Mir-lach. Freiberg.

Mintzlaff, Annaberg. Amtst. Noack, Dresden. Oertel, Leipzig.

Paulitz, Leipzig. Reimer, Neugersdorf. Richter, Frankenbcrg.

Rühmekorf, Leipzig. Schaaf, Zwickau. Schachtschabel,Leipzig.

Semper, Leipzig. Seher, Dresden. Dr. Seyfert, Pirna. Schmidt,

Dübeln. Dr. Schmidchen, Leipzig. Schneiderheinze, Planen

Dresden. Stiehler, Auerbach. Schulze, Leipzig. Schumann, Dresden.

Tempel, Limbach. Voigt, Leipzig. WauriCk, Löbau. Wenzel,

Chemnitz. Wilz, Meerune. Winter, Mittweida. Wolfram, Dresden.

Würfel, Dresden. — Zum ev. Beitritt nach der Gründung

haben sich bereit erklärt die Herren: Direktoren: Hengst,

Leipzig. Angermann, Dresden. Dr. Tempel, Chemnitz. Ludwig,

Zwickau. Zschocke, Planen (bedingungsweise). Amtst. Möbius,

Dresden. Dr. Feuereisen, Chemnitz. Michael, Stollberg. Fröhlich,

Chemnitz. Rommel, Chemnitz. — An Absagen sind erfolgt:

Eine (weil Mitglied des l’rivattierärzte-Vereins).

Tisrürztllche Gesellschaft zu Berlin. (E. V.)

Einladung zur Sitzung am Montag, den 18. Februar 1907,

abends 8 Uhr präzis, im Restaurant „Zum Spaten“, Berlin, Friedrich

straße 172.

Tagesordnung:

1. Vercinsangelegenheiten:

a) Wahl der Delegierten für die Zentralvertretung und den

Veterinärrat.
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b) Beratung über ein evcnt. zu veranstaltendes Winter- l vom 1. Januar bis 31. März 1907 stattfindenden Schlach

vergnügen.

e) Verschiedenes.

. Vortrag des Herrn Professor Dr. Ka'irnbach: „Über einige

neuere l.okalanästhetika und ihre Bedeutung für die diagnosti

schen Injektionen und die Veteriniirehirurgic“.

3. Mitteilungen aus der Praxis

Kollegen als Gäste willkommen.

IQ

Der Vorstand.

l. A.: Dr. Goldstein,

Schriftführer.

Verein beamteter Tierärzte des Regierungsbezirke Stettin.

Die nächste Versammlung der beamteten Tierärzte des Bezirkes

Stettin findet am Sonnabend, den 16. Februar d. J., nachmittags

4‘/.‚ Uhr, im Auslandsbeschauamt (Stettiner Freihafen) statt.

Tagesordnung.

1. Die Maul- und Klauenseuche im Kreise Usedom-Wollin.

Kreistierarzt Hoffheinz.

2. Die landespolizeilichen Anordnungen zur Verhütung der Ein

schleppung von Seuchen durch Handelsschweine und -Gäinse.

Ref.: Kreistierarzt Schultze.

3. Das letzte Auftreten der Rotzkrankhcit im Bezirk Stettin.

Ref.: Kreistierärzte Böttcher und Graul.

4. Die Bedeutung der Negrisehen Körperchen bei der Wut

diagnose mit Demonstrationen. Ref.: Beschauamtsvorsteher

Schüller.

Nach Schluß der Sitzung gemeinschaftliches Essen (Herren

Abcnd) in „Schönherrs Weinstuben“, Stettin, Schuhstraße 12; Ge

deck 3 M. Die Einführung von Gästen zum Herrenabend ist gern

gesehen. Anmeldung bis zum 14. Februar an den Schriftführer,

Kreistierarzt Graul-Altdamm. Der Vorsitzende.

lief:

Maui- und Klauenseuche.*)
  

 

 

 

 

 

g 31. Januar 1907

Regierungsbezirk usw. ‚E Q _ ' ’:‚: ’ " ’

bzw. Staat 3 ‘5 g g ‚ ‘5 ,=, «g

(* = neu verseucht) ä "E; ‘55 2% f,

M c: c: s'ä | c: <5

*Stralsund . 1 l 1 1 + 1 + 1 1

Posen 3 l 3 { 3 — 1 —— 4 -— 7

Breslau . 1 ‘I 1 ‘ 1 0 ‘ o — 1

Erfurt 0 ‘ 0 0 — 1 l — 2 -- 2

Amsberg 1 l 1 3 0 0 0

‘Düsseldorf 1 ‘ 1 . 1 + 1 l + 1 + 1

Köln . 1 ‚ 1 1 0 ; 0 — 1

Trier 1l 3l14 0.+1+5

Aachen . 1 l 1 i 4 — 1 — 1 —l— 2

Preußen zusammen 10 l 12 28 — 1 -— 4 — 2

Bayern: i

Oberbayern . 0 0 0 — 1 i —— 1 ‘ — 1

\‘Vürttembergz ; \

Donaukreis . . . . 1 1 l 1 0 0 l 0

Baden: lFreiburg . . . . . 1 1 1 — 2 — 2 ,~ — 5

liIecklenburg-Strclitz . 0 0 0 — 1 — 1 — 1

Elsaß-Lothringen: ‘

Unter—Elsaß 3 9 48 — 1 —— 2 + 18

Ober—Elsaß . 2 3 12 0 \ — 5 —— 9

Lothringen . 5 10 44 —l— 2 i - 3 — 13

Zusammen 22 36 | 134 —- 4 l — 18 j -— 13

 

Fleischprelse der sächsischen Schlachtviehversicherung.

Gemäß % 14 des Gesetzes, die staatliche Schlachtvieh—

versicherung betr., vom 2. Juni 1898 sind vom Verwaltungs

ausschusse der unterzeichneten Anstalt hinsichtlich der in der Zeit

 

*) Auf dem Viehhofe zu Metz ist die Seuche am 7. Februar

erloschen.

 tungen die der Ermittlung der Entschädigungen nach ä 2 des an

geführten Gesetzes zugrunde zu legenden Durchschnittspreise für

die einzelnen Fleischgattungen für je 50 kg Schlachtgewicht*)

wie folgt festgesetzt werden:

A. Ochsen: „ ksdemnuh)

1: vollfleischige, ausgernästete, höchstenh‘chlacht- M. M.

wertes bis zu 6 Jahren. . . . . . 85,— 1,70

2. junge iieischige — ältere gemästete . . . . 81,— 1,62

3. mäßig genührte junge — gut genührte ältere 76,— 1,52

4. gering genährte jeden Alters 70,50 1,41

5.a)magere .. . . . . . . . . . . . 55,— 1,10

b) abgemagerte, soweit sie nicht nach ä 1 Z. 1b

des Gesetzes von der Versicherung aus

geschlossen sind . . . . . . . . . 40,— —‚80

B. Kalbcn und Kühe:

1. vollfleischige, ausgemiistete Kalben höchsten

Schlachtwertes**). . . . . . . . . 82,— 1,64

2. vollflcischige. ausgemästete Kühe höchsten

Schlachtwertes bis zu 7 Jahren***) . ‚ . . 79,— 1,58

3. ältere augemästete Kühe und gut entwickelte

jüngere Kühe und Kalben . . . . 74‚— 1,48

4. gut geniihrte Kühe und mäßig genährte Kulben 67,50 1,35

5. gering bzw. mäßig geniihrte Kühe und gering

genährte Kalben . . . . . . . . . . . 60,50 1,21

6. a) magere dergl. . . . . . . . . . 45,— ‘,90

b) abgemagerte dergl., soweit sie nicht nach

5 1 Z. 1b des Gesetzes von der Versiche

rung ausgeschlossen sind . 30,—— ——,60

C. Bullen:

l. vollßeischige höchsten Schlachtwertes . 79,— 1,58

2. mäßig geniihrte jüngere und gut geniihrte ältere 76,— 1,52

3. gering genährte . . . . . . . . . 71,50 1,43

4.a)magere . . . . . . . . . . . . . 55‚— 1,10

b) abgemagerte, soweit sie nicht nach ä 1 Z. 1b

des Gesetzes von der Versicherung aus

geschlossen sind . . . . . 40‚—‚ —‚80

D. Schweinez-i)

1. vollfleischige, ausgemästete, höchsten Schlacht

wertes, und zwar der feineren Rassen und deren

Kreuzungen im Alter bis zu 1‘/, Jahren-H) 72,— 1,44

2. fleischige-i) . . . . . . . . . . . . . 69,50 1,39

3. gering entwickelte Mastschweine, sowie aus

gemästete Schnitteber (Altschneider) und aus

gemästetc Sauen1-TT) . . . . . . . . . 66,— 1,32

4. nicht ausgemästete Sauen, Schnitteber (Alt

schneider), Zuchtsauen und Zuchteber 55,— 1,10

5. a) magere bzw. im Erniihrungszustande zurück

gebliebene Tiere . . . . . . . . 42,— —,84

b) abgemagerte, soweit sie nicht nach 5 1

Z. 1b des Gesetzes von der Versicherung

ausgeschlossen sind . 30,— ——,60

*) Etwaige krankhafte Neubilduugen und Auflagerungen an ge

schlachteten Tieren, vor allem tnberkulöse Veränderungen des

Brust- und Bauchi'elles, sind bei Feststellung des Schlachtgewichtes

in Abrechnung zu bringen.

**) Zu B 1. Unter Kalben sind weibliche Rinder zu verstehen,

welche noch nicht geboren haben. Länger als 5 Monate trächtige

Kalben gehören nicht zu Gruppe B 1.

***) Zu B 2. Länger als 5 Monate trächtige Kühe, sowie Kühe,

welche kurze Zeit nach dem Kalben, oder wegen einer im Anschlusse

an das Kalben eingetretenen Krankheit geschlachtet werden, gehören

nicht zu Gruppe B 2.

'i') Als Fett ist nicht nur das Eingeweidefett (Schmer- und

Gekrösi'ett) anzusehen, sondern alles Fett des Tierkörpers, welches

für sich gewonnen werden kann, insbesondere der Speck.

'H') Zu D 1 und 2. Zu diesen Gruppen gehören nur Schweine,

welche noch nicht zur Zucht verwendet werden sind.

'l"l“i') Zu D 3. Hochträchtige, sowie solche Sauen, welche erst ge

ferkelt haben, bzw. noch ihre Jungen ernähren, gehören nur ausnahms

weise zu Gruppe D 3, in der Regel aber zu D 4.
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Biieheranzeigen und Kritiken.

Tierzuohtiehre für praktische Landwirte sowie zum Unter

richte an landwirtschaftlichen Lehranstalten von Dr. Max Fischer,

Professor der Landwirtschaft an der Universität Halle. Zweite,

umgearbeitete und verbesserte Auflage. Preis 3 M., geb. 3,50 M.

Verlag von Hugo Voigt in Leipzig, 1906.

Fischers Tierzuchtiehre ist ein sorgfältig durchgearbeitetäs

gutes Buch, das sowohl die allgemeine Züchtungslehre, wie die

spezielle Tierzucht und die Fütterungslehre in kurzer, klarer Dar

stellung behandelt. Vogel.

Der Boxer. Herausgegeben vom „Deutschen Boxer-Klub“,
Sitz in München. SVerl'aßt von Dr. Neumann-Reichelsdorf.

Der Verfasser der Abhandlung hat es sich zur Aufgabe gemacht

die Vorzüge und den Nutzen des Boxers gebührend hervorzuheben

und weitere Kreise über den Wert dieses Hundes aufzuklären.

Das kleine, sehr ansprechend geschriebene Buch gibt zuverlässige

Auskunft über die Abstammung und Herkunft, sowie die Rasse

zeichen des Boxers. Die Beurteilung desselben und die Fehler, der

Nutzen, Erziehung, Dressur und Haltung sind sehr anschaulich und

eingehend besprochen und geschildert werden. Auch ilber die

Züchtung und die Aufzucht werden auf Grund eines großen Er

fahrungsmateriales bewährte Vorschriften gegeben. Liebhaber dieses

nützlichen Hundes finden auch Belehrung über den Ankauf und den

Bezug desselben. Am Schlusse der Abhandlung sind die Satzungen

des „Deutschen Boxer—Klubs München“ (Geschäftsstelle Holz

straße 7) mitgeteilt. Das Bestreben dieses Boxer-Klubs geht dahin,

die Zucht und Verbreitung des Boxers zu fördern und den Zusammen

hang und den Verkehr unter den Mitgliedern, Liebhabern und

Züchtern dieser Rasse zu vermitteln.

Derartige Bestrebungen werden bei allen Liebhabern von nütz—

lichen Rassehunden nur wärmste Anerkennung finden.

Das Buch, welches mit zahlreichen guten Abbildungen aus

gestattet ist, kann allen Liebhabern des Boxers und denen, die es

werden wollen, nur angelegentlichst empfohlen werden. Es wird

von der obengenannten ‘Geschäftsstelle des Boxer-Klubs München

kostenlos abgegeben. Regenbogen.

Die Verwertung der Fische, Krusten- und Weichtiere; von Dr. Ludwig

Freund, Assistent beim Tierärztlichen Institut der k. k. deutschen

Universität in Prag. Verlag des deutschen naturw.-medizin Vereins

für Böhmen „Lotos“, Prag 1905.

Verfasser hat unter der Förderung Prof. Dexlers eine sehr

dankenswerte kleine Schrift veröffentlicht, welche die Verwertung

der Fische, Krusten- und Weichtiere behandelt. Er geht zunächst

ein auf das Fischfleisch und auf die Schwankungen des Wertes

desselben; er bespricht dann die Haltbarkeit des Fischfleisches und

streift hier gerade für den tiertirztlichen Sachverständigen wichtige

Gebiete; z. B. über das Verhältnis des Wasserreichtums des Fisch

fleisches und der Verderblichkeit desselben und über den Einfluß

der Totenstarre auf die Haltbarkeit des Fischfleisches. Verfasser

geht dann über auf die Methoden der Tötung der Fische und hält

die in Holland übliche Art der Durehschneidung des Rückenmarkes

gleich hinter dem Schädel für die zweifellos beste Art, Fische zu

töten. Ein weiteres Kapitel ist den sogenannten giftigen Fischen

gewidmet, auch den Giften, die nach dem Tode in den Fischen

auftreten können, ebenso den Krankheiten der Fische, welche die

Verwendung zu Speisezwecken mehr oder minder beeinträchtigen.

Auch den Fälschungen, welche wir schon von Ginge teilweise

kennen, widmet Verfasser ein weiteres Kapitel. Es würde zu weit

führen, hier auch nur annähernd dem Verfasser zu folgen. Es sei

nur noch erwähnt, daß weitere Kapitel folgen über den Hering, die

Sardine, die Sardelle, die Sprotte, den Dorsch und den Lachs und

über den Kaviar, worüber bekanntlich sehr viel zu schreiben ist,

dann über die Krustentiere, den Hummer, den Flußkrebs, die Gar

neelen. Für den Tierarzt, welcher z. B. in großen Städten, wie

der Unterzeichnete, die Marktkontrolle auszuüben hat, beansprucht

das vorliegende kleine Büchlein ein ganz hervorragendes Interesse.

Dr. J e ß.

 Verantwortlich für den Inhalt (exkl. Insernteuteii): Prof. Dr. Sizbinziiidiiiriin. —-‘V:;lng und Vl?.igleritum der Verlagsbuchhandlung von Richard Schoetz in Berlin. -—
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Neue Eingänge.

(Besprechung vorbehalten.)

Prof’. Dr. Theod. Oskar Ruhe", Die Tierärztliche Lehr

anstalt zu Bern in den ersten hundert Jahren ihres Bestehens.

Hallersche Buchdrnckerei, Bern 1906. Preis 5 M.

Prof. Doit. Federico Boschettl, Sinergie-Simpatie Organiche.

Auto-Sinopsi Iconografica Sintetico-Analitica Comparata. (‘on una

Prefazione di Achille De-Giovanni. Unione Tipografico-Editrice

Torinese. T0rin01907.

Dr. L. Sonder, Marinestabsarzt, und Dr. Hennln, Schlachthof

direktor, Oberveterinär a. D., Tropische und subtropische

Viehseuchen. (Sonderabdruck aus „Handbuch der Tropenkrank

heiten, Bd. HI.) Johann Ambrosius Barth, Leipzig 1906.

Zeitschrift für lni'ektlonskrankheiten, parasitäre Krankheiten

und Hygiene der Haustiere. Herausgegeben von Prof. Dr. R.

Oetertag. Prof. Dr. E. Joest und Prof. Dr. K. Wolfihügel. I. Band.

Zweites bis sechstes Heft. Verlagsbuchhandlung von Richard Schoetz.

Berlin 1906. Preis pro Band 20 M.

Veterlnärrat D. Graffunder, Kreistierarzt, Anleitung zur amts—

tierärztlichcn Untersuchung des Geflügels. Verlagsbuch

Berlin 1907. Preis 2 Mark.

Bericht über die Verwaltung des städtischen Schlacht- und Vlehhofes

in Augsburg für 1905. Augsburg 1906.

Prof. Dr. E. Hell, Die Sterilität des Rindes.

Grell Fiißli, Zürich. Preis 2 Mark.

Art. Institut

Personalien.

Ernennungen: Wissenschaftliche Stellen: Die Tierärzte

Otto Schrauth-Wimpfen zum Assistenten am vet.-anatom. Institut

der Universität Gießen, Ludwig Wörner zum Assistenten der Tier

ärztlichen Hochschule Stuttgart, Julius Döbrüh zum Assistenten itni

Tierseuchen-Institut der Landwirtschaftskammer in Kiel. Vet e ri n är

beamte: Definitiv zum Kreistierarzt Karl Harhnann in Ilfeld. Der

Veterinär-Inspektor, österr. Kommissar für Veterinärangelegenheiten

im Deutschen Reiche Karl Hzmlm (Amtssitz in München), zum Landes

veteriuärreferentcn. Angestellt wurden die Bezirkstierärzte Heinrich

Meiner in l)onaueschingen, Dr. August Görz'g in Buchen, Emil Görger

in Eberbach. Sehlachthofverwaltung: Tierarzt Linus Vogt zum

Assistenztierarzt am Schlachthof in Weißenfels i. Sache.

Niederlassunen: Die Tierärzte Neumann, bisher Oberveterinär

in der Schutztruppe für Deutsch-Südwestafrika, in Wismar, Hermann

Ulman-n-Breisach als Assistent des Gr. Bezirkstierarztes daselbst.

Verzogen: Die Tierärzte Adolf AberIe-Schopfheim als Assistent des

Gr. Bezirkstierarztes nach Waldkirch, Max Gruber-Murrhardt nach

Munderkingcn (Württ.).

Todesfall: Bezirkstierarzt Konrad Schönle—Gemünden a. M.

Vakanzen.

(Vgl. Nr. 6.) .

Sohlaohthot'etellen: Demmin: Inspektor zum 1. Juli 1907. Gehalt

2400-3000 M., freie Wohnung usw. Meldungen an den Magistrat. —

Gelsenkirchen: Zwei Tierärzte für ambulator. Fleischbeschau.

Gehalt 2400 M. Entschädigung für besondere Aufwendungen,

Wege usw. 300 M. Privatpraxis nicht gestattet. Bewerb. an die

Polizeiverwaltung. —— Miilheim a. d. Ruhr: Aseistenztierarzt zum

l. März. Gehalt 2400 M. Bewerb. umgehend an das Bürger

meisteramt. — Oppeln: Direktor alsbald. Gehalt 3000 M. bis

4200 M., freie Wohnung usw. Bewerbungen an den Magistrat.

Besetzt: Die Schlachthofstellen Halberstadt und Weißenfels i. S.

 

Druck von W. Biixonstein, Berlin.
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Zur „Kolikbehandlung des Pferdes“.

Von Oberveterinär Dr. Goldbeck.

Wer schweigt, scheint zuzustimmen W und da ich dies

nicht tue, muß ich auf den Artikel Kolikbehaudlung des Herrn

Distriktstierarztes Dorn-Markt Erlbach in Nr. 52, 1906, der

B. T. W. eingehen. . . .

Herr Kollege Dorn erklärt, daß man neuerdings Artikel

liest, in denen als ausgezeichnete Behandlungsmethode gegen

Kolik die Anwendung von 50—75 g Tinct. Opii empfohlen werde.

D. fühlt sich dadurch „in die Zeiten Hahnemanns zurückversetzt,

wo der Lehrsatz Geltung hatte: „similia similibus“, Homöop athie

zu treiben, ist ein Teil von Unwissenschaftlichkeit“.

Ich glaube der erste gewesen zu sein, der in Deutschland

auf die Erfolge der Behandlung der „Indigestionskolik“ mit

Tinct. Opii (über diese Form der Kolik vgl. Zeitschrift für

Veterinärkunde: Zur Behandlung der Indigestionskolik, 1904,

pag. 303) hingewiesen hat. Daß dieses Verfahren von anderer

Seite zum Teil bekämpft, ‘zum Teil unterstützt worden ist, ist

eine Sache für sich. Jeder selbständige geistige Arbeiter hat

das Recht, die Behauptungen eines anderen nachzuprüfen und

je nach seinem Befunde zu stützen oder zu widerlegen. Kein

Recht hat aber jemand, der wie Herr D. ein Verfahren

gar nicht geprüft hat, auch offenbar den Original

artikel selbst nicht gelesen hat, zu behaupten, es sei

unwissenschaftlich. Und wenn die Anwendung von Tinct.

Opii Homöopathie wäre »— ich werde gleich zeigen, daß davon

keine Rede ist —, so muß ich doch den Herrn Kollegen fragen,

ob er die ganze neuere Literatur ebensowenig gelesen hat, wie

meinen Artikel?

Sonst miißte er doch z. B. wissen, was Behring im

Novemberheft der Deutschen Revue 1906 über die Geschichte

und Bedeutung des isopathischen Heilprinzips ausfiihrte.

Diese Auffassung von der erheblichen Bedeutung des homöo

pathischsten aller homöopathischen Prinzips ist aber keines

Wegs neu; sie haben sich alle Lehrer der Pharmakologie zu

 

eigen gemacht. Mir ist sie zuerst durch Fröhners Vorlesungen,

bald nach meinem Staatsexamen bekannt geworden »— also vor

ca. 14 Jahren. ' '

Ich denke, daß die Genannten auch für Herrn D. Autoritäten

sind. Wenn also die Anwendung einer Arznei, wie Tinct. Opii

Homöopathie wäre, so befände ich mich dabei in guter Gesell

schaft. Denn die modernen Homöopathen zählen zu den ersten

Autoritäten. Ich erinnere an Tnberkulin, Mallein und deren

Entdecker. Ich möchte nicht mißverstanden sein — nicht weil

es eine Autorität wie Behring gesagt hat, ist eine Sache

richtig; jeder kann das Gegenteil beweisen -— ich vertrete stets

meine Ansicht, sogar gegen Herrn Dorn, aber beweisen muß

man seine gegenteilige Ansicht und nicht einfach behaupten:

„Was ein anderer sagt, ist unwissenschaftlich.“

Aber es ist mir gar nicht eingefallen, mit der

Tinct. Opii homöopathisch wirken zu wollen. In meinem

zitierten Artikel habe ich ausgeführt, daß Opium erschlaffend

auf die Schließmuskulatur des Magens wirkt, also Zerreißungen

desselben vorbeugt, daß es die Schmerzen behebt, daß es die

Zersetzung der Futtermassen erschwert und die dadurch be

dingte Vergiftung des Tieres hindert. „Nach eingetretener

Beruhigung des Patienten folgen zweckmäßig die

Laxantien“, schrieb ich damals. Also nicht an Stelle der

Laxantien gebe ich das Opium, ich will nur den Gefahren der-c

selben vorbeugen, um so mehr als das Opium in Form der

Tinktur die Wirkung derselben gar nicht hindert.

Alles das hätte aber Herr Kollege D. in meinem Artikel

lesen können. Das darf man doch wohl erwarten, daß

jemand, der ein Urteil über ein Verfahren abgeben

will, dasselbe und die einschlägige Literatur genau

kennt

Bemerken will ich nun noch für Herrn D., daß das Ein

geben von 100 g (nicht 50, das ist zu wenig) Tinct. Opii sehr‘

leicht geht. D. hat ‘es wohl noch nicht versucht, sonst könnte

er nicht behaupten, daß es schwieriger sei, dem Pferde eine
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spirituöse Lösung einzugeben, als Oleum Ricini. (S. 934,

Spalte 2.) Im Gegenteil, es geht sehr leicht. Daß Ausnahmen

vorkommen. ist selbstredend, es gibt auch Pferde, die sich

keinen Fuß hoch heben lassen, ebenso gibt es solche, die nicht

schlucken wollen. Für einen Tierarzt aber kann die Technik

nicht unüberwindlich sein, er darf selbst vom 01. Ricini —— doch

wohl stets als leicht herstellbare Emulsion — nichts in die

Lunge bringen (vgl. Dorn, S. 934), daß im übrigen a priori die

flüssigen Arzneien, besonders 01. Ricini bei Kolik, bei trockenem

Daminhalt, viel besser am Platze wären, als feste, ist klar. Es

handelt sich nur darum, die Technik des Eingebens so zu ver

vollkommnen, daß jede Gefahr ausgeschlossen ist. Ich be

schäftige mich mit dieser Frage schon längere Zeit.

D. schreibt: „Dazu leistet sich ein Kollege das Schöne‚

daß er neben Opium zugleich 500 g Rizinusöl eingehen läßt -

was soll nun in diesem Tohuwabohu eigentlich wirken?“

Ich möchte dem Herrn D. folgendes bemerken: Wenn

man einen Kollegen zitiert, besonders in wegwerfender

Weise, so pflegt man seine Arbeit genau zu be

zeichnen. D. nennt nicht einmal den Namen, so daß ich nicht

nachlesen kann, wie weit sein Zitat richtig ist. Aber das kann

ich doch erwidern, daß seine Ansicht, als ob man ein Arznei

mittel nur allein anwenden dürfe, wohl eben seine eigene ist

und wenig Unterstützung finden dürfte. Er selbst wendet ja,

wie er im Verlauf des Artikels schreibt, Aloe und Injektionen

auch zugleich an. Und wenn D. etwa meint, daß Opium und

Abführmittel nicht zugleich anzuwenden seien, so möchte ich

ihm sagen, daß diese Methode seit langer Zeit bei Kalberruhr,

Darmentzündungen usw. mit bestem Erfolge üblich ist. Ich

nenne ihm Fröhners Lehrbuch der Arzneimittellehre. Er kann

hier unter „Calomel“ einige ganz ausgezeichnete Rezepte lesen,

in denen Opium und Calomel vereint werden. Ähnliches findet

er auch unter Opium. Ist das auch „unwissenschaftlich?“

Wen Herr Kollege D. in dem negativen (sie!) Teil seiner

Arbeit (wie er selbst sagt) mit denjenigen meint, „welche

unsere fortschrittlichen Methoden verwerfen,“ weiß ich nicht,

er möge Namen nennen, damit ihm die Kollegen ant

worten können. Ich selbst sehe in der Opiumtinktur eine

Unterstützung unseres bei Kolik keineswegs aus

reichenden Arzneischatzes und denke nicht daran,

mich der anderen zu begeben. Nur nicht schemati

sieren!

Bisher habe ich immer die Vorstellung gehabt, daß die

Opiumwirkung mit der Morphiumwirkung im allgemeinen über

einstimmt (s. Fröhner, l. c.). Das muß wohl — nach D. —

anders sein. Denn während D. eben sein vernichtendes

Urteil über Opium abgegeben hat, empfiehlt er einige

Zeilen weiter „eine große Do‘sis Morphium“. —

Allerdings nur bei gewissen Arten der Kolik, er nennt

Magenberstung, Aneurysmen und dergl. Schade daß D. uns

nicht lehrt, wie diese Leiden sicher zu diagnostizieren

sind. Man könnte dann manchem armen Tiere die Schmerzen

ersparen. Geheimrat Dieckerh off pflegt bei seinen Erläuterungen

der Kolik folgenden Fall zu erzählen: Ein Tierarzt wird zu einem

Koliker gerufen, findet sehr hohe Pulszahl, drahtförmigen Puls

Schwäche usw., die Krankheit bestand seit 24 Stunden. Er er

klärt das Tier für verloren und fährt nach Hause. Unterwegs

trifft er den Abdeckerwagen und sagt dem Führer desselben,

er solle nur das an Kolik sterbende Pferd gleich mitnehmen.

 

Der Besitzer, entrüstet, jagt den Abdecker vom Hofe — und

kommt nach zwei Tagen mit dem Patienten in die Stadt ge

fahren, um den Tierarzt zur Rede zu stellen. ——

Was übrigens D. über Eserin und seine Gefahren sagt, ist

ganz meine Ansicht. Diese Gefahr haftet allen drastischen

Mitteln mehr oder minder an. Gerade die Gefahr der Magen

und Darmzerreißung ist es ja, der man durch Tinct. Opii vor

beugen will und kann. Auch D.s Empfehlung, langsam einzu

spritzen, unterschreibe ich. Dasselbe ist der Fall mit den

sterilen Bengenschen Lösungen.

handlich, sondern ich bin der Ansicht, daß es unmöglich ist,

in der Praxis ähnliche sterile Lösungen herzustellen,

und daß manche Verluste durch Anwendung derselben

vermieden werden. Die Mitführung im Etui ist sehr bequem.

Man hat früher den sterilen Lösungen vorgeworfen, daß sie

nicht so wirksam seien als frische. Das ist früher auch zutreffend

gewesen. Die Bengenschen sterilen Lösungen haben den großen

Vorzug, daß die Sterilisation unter Berücksichtigung der Eigen

heiten jedes Alcaloids erfolgt, daher die dauernde gute Wirkung.

Naturgemäß kann man solche Arzneipräparate eben nur aus

einer renommierten Firma wie B. beziehen, da eine Nachprüfung

der einzelnen Dosen vor der Anwendung nicht möglich ist.

Auch D.s Ansicht, daß Arecolin vorzüglich wirkt. daß es

aber in vielen Fällen noch ein Abführmittel verlangt, stimmt

mit meinen Beobachtungen. Aber wie kommt er zu der

Annahme, daß Arecolin wenig angewendet werde? Ich

kann ihm an der Hand einer vorzüglichen Statistik nachweisen,

daß das direkte Gegenteil der Fall ist. In den statistischen

Jahres-Veterinär-Sanitätsberichten für die preußische und württem

bergische Armee findet sich beim Kapitel Kolik eine Zusammen

stellung der Arzneimittel, mit welchen die an Kolik gestorbenen

Pferde behandelt waren.

Es waren dies im Jahre 1903 1904 1905

Arecolin 679 833 645

Aloe 727 805 527

Eserin . 350 226 114

Morphium 175 110 84

Äther . . . . . 59 58 22

Opium . . . . . —- 9 19

Salinische Mittel . 51 38 16

Tartarus stibiatus . — 24 8

Spiritus . . . . 6 20 3

Pilocarpin . . . 10 3 3

Coffein . . . . — 2 2

01. Ricini 116‘ 157 81

Chlorbarium . 130 188 37

Calomel . 115 130 78

Chloralhydrat . . - 48 ——

Keine Behandlung 15 42 ?

Also gerade das Gegenteil von dem, was D. behauptet, ist

der Fall: Arecolin ist das am häufigsten angewendete

Kolikmittel, wenigstens in schweren Fällen.

Ich möchte nun von vornherein dem Einwand entgegen

treten, als ob dieses Verhältnis nur für tödlich verlaufende

Fälle zuträfe. Im Durchschnitt der Praxis stellt sich das Ver

hältnis für Arecolin sogar noch günstiger in den letzten Jahren.

ich habe mir von Beugen eine Zusammenstellung über den

Verbrauch der subkutan resp. intravenös angewandten Kolik

Dieselben sind nicht nur’
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mittel machen lassen und ergibt sich daraus, daß sich das

Verhältnis folgendermaßen stellt:

Es werden in der Praxis verbraucht auf 50 Dosen Arecolin

8 Dosen Eserin, 15 Dosen Eserin-Arecolin, 6 Dosen (.‘hlorbarium,

4,5 Dosen Pilocarpin (zu allen Zwecken), 20 Dosen Morphium,

45 Aloepillen aller Größen.

Diese Zahlen sind aus einem enormen, also beweisenden

Material gewonnen. Der Verbrauch von Eserin ist wesentlich

zurückgegangen, der von Arecolin ganz enorm gestiegen. Seit

neuerer Zeit steigt auch aus erklärlichen Gründen (s. oben) der

Verbrauch von Eserin-Arecolin außerordentlich. Dieses kombi

nierte Präparat hat eben alle Vorzüge für die Praxis, die man

wünschen kann.

Interessant ist D.s Schlußsatz, daß die heutige Kolik

behandlung derjenigen weit überlegen ist,

gehandhabt wurde » nur leider trifft er nicht zu. Unsere

Statistik beweist uns zweifelsohne, daß wir trotz aller

modernen Mittel heut noch nicht ein Pferd mehr von

der einmal aufgetretenen Kolik retten konnten als

früher, zu Bollingers Zeiten. Muß ich D. das auch noch

mit Zahlen belegen? Er möge die Statistik selbst nachlesen,

die Quelle habe ich ihm angegeben. Und dabei pflegen wir

doch jetzt schärfer zu diagnostizieren als früher, z. B. Darm

entzündungen abzutrennen.

Die Morbidität der Kolik hängt von dem Einfluß

des "eterinärs, von der Güte der hygienischen Ver

hältnisse ab, die Mortalität der Kranken — abhängig

u. a. von der Behandlung — hat sich nicht geändert,

trotz aller neuerer Arzneimittel.

Ich gebe nun Herrn Kollegen Dorn vollständig recht,

wenn er sagt, daß die Benutzung der Bengenschen Aloepillen

in Gelatine der Selbstherstellung nach Höhne bei weitem vor

zuziehen ist. Auch die Benutzung des Pilleneingebers ist nach

meiner Erfahrung ganz zweckmäßig. Wenn aber D. auch Dosen

von 50 g Aloe geben will, so muß er es mit einem sehr wider

standsfähigen Pferdeschlag zu tun haben. Sonst sieht man 30 g

als genügend an; es mangelt doch in der Literatur gerade nicht

an Beobachtungen über Vergiftungen mit Aloe, gegeben in

mittleren Dosen. Ich weise auf dieselbe Nr. 52 der B. T. W.

hin, in der Kollege D. publiziert. Dozent Dr. Zimmermann

beschreibt dort eine solche, ich nenne die Zeitschrift für Veterinär

kunde 1904, Artikel von Bachstädt. Dem praktischen Tierarzt

sind diese Aloevergiftungen sehr bekannt, namentlich da, wo

Pfuscher ihr Wesen treiben.

Daß die Anwendung des Trokars nicht so gefährlich ist,

wie man häufig glaubt, habe ich selbst oft erfahren, das ist auch

in der Statistik festgelegt. Aber es treten doch üble Fälle ein

und möchte ich nicht glauben machen, daß ein Darmstich beim

Pferde so einfach sei, wie beim Rinde. Was D. übrigens mit

dem „in Watte gewickelten oder sterilisierten Trokar“

meint, bleibt unklar.

DaßD. von den Wasserinfusionen nicht viel hält, ist seine

Sache. Weshalb führt er aber wieder nicht genau den

Kollegen an, „der ihm unverständlich ist“. Den meisten

Praktikern wird das Einlaufen des Wassers eine Behandlung

sein, die sie nicht gern missen möchten.

Zum Schluß noch ein Wort über die Annonce, die Herr Kollege

Dorn niedriger hängen will. Ein Roßarzt, welcher im Jahre 1906

auf‘ eine 50jährige Praxis zurückblickt (Annonce in der B. T. W.

wie sie früher
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1906, Nr. 31), also Mitte der 50er Jahre vorigen Jahrhunderts

seine Ausbildung beendet hatte, ist voraussichtlich ein früherer

Kurschmied, aufgenommen nach demPublikandum vom 5.Juni 1838,

mit Vorbildung lediglich im Rechnen, Lesen und Schreiben, Auf

satz und dem Zeugnis als Schmiedegeselle. Er bestand die

Prüfung zum Tierarzt II. Klasse. Der Mann ist heute über

70 Jahre alt — weiß der Herr Kollege D., welche Not,

welches Elend und welche verschämte Armut sich

hinter dieser Annonce verbirgt?

Und selbst, wenn es nicht der Fall ist, so muß man doch

bis zum Beweise das Gegenteil annehmen, daß der Annoncierende

auf Grund seiner geringen Vor- und Ausbildung wirklich glaubt,

etwas bedeutendes zu besitzen, das er uns doch ebenso gut ver

kaufen kann, wie z. B. Räbiger sein Lumbagin. Solange aber

an der bona fides nicht zu zweifeln ist, sehe ich keinen Grund

zu einem so schroffen Urteil über einen alten Mann.

Glaubt Herr Kollege D., daß die Annonce in der

B. T. W. Aufnahme gefunden hätte, wenn sie be

schämend für die Tierärzte gewesen wäre?

Kennt denn Herr D. den Inhalt der Rezepte? Was hätte

Kollege D. wohl gesagt, wenn vor Jahren jemand ein Mittel

gegen Kalbefieber anonnciert hätte? Wohl gemerkt, ich will

nicht mißverstanden sein — ich kenne den „Roßarzt“ absolut

nicht, es fällt mir auch nicht ein, ihm — wenigstens nicht für

seine Rezepte — Geld zu senden, aber: Alles wissen, heißt

alles verzeihen.

Zur Kolikbehandlung des Pferdes.

(Erwiderung auf obigen Artikel.)

Von Distriktstierarzt Dorn-Markt-Erlbach.

In obigem Artikel sucht Herr Kollege Goldbeck meine

Ausführungen in Nr. 52 der B. T. W. zu widerlegen; denn er

fühlt sich durch dieselben betroffen, da er sich als Urheber der

Methode bekennt, Kolik mit Opiaten zu bekämpfen. Dagegen

bemerke ich, daß mir eine Reihe von Artikeln aus verschiedenen

Fachblittteru vorliegen, die diese Behandlungsweise anpreisen.

Kollege G. seiner ist nicht darunter. Doch tut dies nichts zur

Sache, denn ich habenicht einen einzelnen Kollegen angreifen

wollen, sondern die Behandlungsweise; daher habe ich auch

nirgends einen Namen genannt und tue dies auch jetzt nicht.

Ich halte nichts für schädlicher, als in Wissenschaft persönlich

zu werden. , Ich werde es auch zu vermeiden suchen, dem

vielfach persönlich werdenden Tone G. zu folgen, da ich dies

in einer wissenschaftlichen Abhandlung als nicht passend erachte.

Zur Verteidigung des isopathischen Heilprinzips bringt

Kollege G. Behrings Ausführungen an, die sich aber doch vor

allem auf die Serotherapie bezogen, nicht auf die medikamentöse

Behandlung. Nur mit dieser haben wir es im vorliegenden

Falle zu tun. Bei der Serotherapie sind doch die Heilungs

faktoren ganz anders, als daß man sagen könnte, similia

similibus. Es dürfte mir wohl erspart bleiben, G. erst zu be

lehren, was die wirksamen Bestandteile der Heilsera sind und

auf welche Weise sie wirken. ‘

Es ist daher auch falsch, wenn G. Tuberkulin und Mallein

als Kronzeugen seiner Behandlungsweise anführt. Die medi

kamentöse Behandlung, wie sie in den von mir zitierten Artikeln

bei Kolik empfohlen wird, dies bezeichne ich auch jetzt noch

als Homöopathie. Kollege Goldbeck gibt an, daß er nach

*#
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eingetretener Beruhigung des Tieres durch Tinct. Opii ein

Laxans gibt. Dies ist nur zu billigen, aber ich habe eine

Reihe von Artikeln in Händen, wo man sich den ganzen Erfolg

nur von Opiaten, Äther, Chloralhydrat verspricht, und dies habe

ich bekämpft.

Man hat allerdings in der Humanmedizin in vergangenen

Jahren bei Darmerkrankungen, wo Peritonitis zu befürchten

war, Opiate gegeben, da man auf solche Weise eine Verbreitung

der letzteren durch die Darmbewegung verhüten wollte. Aber

Kollegen G. wird es bekannt sein, daß man davon abgekommen

ist, daß man im Gegenteil nun Atropin mit sehr günstigem

Erfolg anwendet. Dasselbe beschleunigt die Darmbewegung

sehr, wie ich selbst in einer Reihe von Fällen beim Rinde mit

0,1 subkutan mich überzeugen konnte.

Bezüglich meiner Angriffe auf das Eingeben von flüssigen

Medikamenten beim Pferd gibt Kollege G. an, daß dies leicht

sei und dem Tierarzt wohl gelinge. Dies ist ja ganz schön

beim Militär, wo man gut abgerichtete Schmiede hat und man

selbst immer dabei sein kann. Aber man gebe den Bauern ein

flüssiges Medikament und man wird wenig Gewähr haben, daß

das Pferd alles bekommt.

Bei dem Passus meiner Arbeit, daß ein Kollege 01. Ricini

und Opium zugleich anwendet, hat G. vor allem zu beanstanden,

daß ich keinen Namen nenne. Ich betone nochmals, nicht den

Kollegen, sondern die Methode bekämpfe ich. Selbstverständlich

kann man zwei Arzneimittel mitsammen verwenden, aber nicht

zwei diametral gegenüberstehende. Daß Kollege G. Calomel

zitiert, ist recht unglücklich gewählt. Bei der Kälberruhr gibt

man wohl dieses, nicht aber z. B. O]. Ricini mit Opium. Setzen

wir infektiösen Magen-Darmkatarfln, so haben wir des Rätsels

Lösung, warum wir Calomel geben; wir erwarten eine Des

infektion des Darmes.

Kollege G. weist auf Fröhner, Arzneimittellehre hin, um

zu zeigen, daß Opium- und Morphiumwirkung gleich sei, weil

ich daß eine verwerfe, dagegen allenfalls große Morphiumdosen

empfehle. Nun ist aber doch bekannt, daß Opium in Substans

sehr stopfend wirkt, nicht aber sein Alkaloid Morphium. Dieses

wirkt doch vor allem auf das Zentralnervensystem beruhigend;

es ist daher auch die Dosis, die von demselben vertragen wird,

von der Entwicklung des Gehirns abhängig. Man würde bei

Durchfällen niemals von einer Morphiuminjektion eine Wirkung

erhalten. Es läßt sich daher dasselbe ganz gut bei Verstopfungs

kolilun neben Aloe anwenden.

Kollegen G. Belehrung bezüglich der Häufigkeit der Are

kolininjektionen nehme ich dankbar an, da sein statistisches

Material größer ist als das meinige. Weiter habe ich ge

schrieben, daß unsere Kolikbehandlung der früherer Zeit weit

überlegen ist. Da kann ich nun nicht verstehen, wie Kollege G.

darauf hinweisen kann, daß die Statistik der Mortalität noch

ebenso hoch ist wie in früheren Jahren. Den vorweg tödlichen

Erkrankungen wird man auch jetzt noch fast machtlos gegen

überstehen. Aber die \'erstopfungskoliken, Gaskoliken, können

wir in kurzer Zeit mit den Injektionen beheben, während wir

früher in Aloe nach ca. 18 Stunden die noch schnellste Wirkung

zu erwarten hatten. Damals gab es tagelange Koliken, die

jetzt bei geeigneter Behandlung unmöglich sind. Nennt das

G. nicht eine gegen die frühere weit überlegene Behandlungs

weise.

 

Ironisch, kleinlich zitiert G. den Passus meiner Arbeit

„Der Trokar, in Watte gewickelt oder sterilisiert“. Nun

Druckfehler gibt es in der sorgsamsten Arbeit. Er setze daher

statt des oder ein und; dann wird auch er den Sinn des Satzes

verstehen.

Bezüglich der von mir angegriffenen Annonce ruft Kollege

G. pathetisch aus: „Weiß D., welche Not usw.“ Nächste Zeile

schreibt er aber: „und selbst, wenn dies nicht der Fall ist“; es

ist ihm also selbst unbekannt, welche Gründe der Kollege zu

seiner Annonce hatte. Ich betone nochmals, daß ich dies Vor

gehen verwerfe und keine Entschuldigung dafür habe. Denn

ist Not vorhanden, so wende er sich an die tierärztlichen Vereine,

und er wird mehr erreichen als mit obigem. Es ändert auch

nichts, daß dieselbe in der B. T. W. Aufnahme fand: denn der

Annoncenteil hat nicht das geringste mit dem wissenschaftlichen

zu tun. Übrigens gebe ich G. ganz recht, wenn derselbe

Lumbagin und diese in einem Satze nennt.

Anmerkung.

Herr Kollege Dorn hat zwar recht darin, daß die Annoncenbeilage

der B. 'l‘. W. von der Redaktion unabhängig ist. Im vorliegenden

Falle habe ich aber jene von Herrn Dorn verwort‘cne Anzeige gesehen

und ausdrücklich als aufnahmefähig bezeichnet. Ich kann auch der

Dornschen Verurteilung ganz und gar nicht zustimmen. Der alte

Kollege glaubt, im Besitz einer besonders sicheren Heilmethode zu sein.

Er will sie gegen Entschädigung abgeben. Er wendet sich nicht etwa

an Laien, an das Publikum, sondern an einen Kollegen. Warum

sollte er das denn nicht tun? Ich finde das mindestens nicht unzu

lässiger, als wenn jemand einem Kollegen seine Praxis verkaufen will,

obwohl eine solche ihrer Natur nach tatsächlich unverkäuflich ist, ein

Verfahren, das unbeanstandet annonciert wird. Und daß für eine Heil

methode oder ein Heilmittel sich der Erfinder entschädigen läßt, das

ist jenem alten Koliegen doch von den berühmtesten Männern vorgemacht

werden -— meiner Ansicht nach ganz mit Recht. Ob der alte Herr

wirklich ein besonderes Arkanum besitzt, war nicht zu prüfen; er glaubt

es und von vornherein unmöglich ist‚es auch nicht, Ein Unrecht aber

hätte er nur dann begangen, wenn er es jedermann hätte verkaufen

wollen. Das war durch den Wortlaut der Anzeige ausgeschlossen.

Schmaltz.

Eine angeborene hernia umbilicalis bei einem Kalb.

Von F. Marklel-Amstetten.

Am 15. Oktober v. J. wurde ich zu einem Kalb des Guts

besitzers U. in S. berufen, um eine Geschwulst am Nabel zu

operieren. Ich fand deselbst ein stark entwickeltes etwa

55-60 kg schweres Pinzgauer Kuhkalb vor, welches schon mit

dieser Geschwulst Tags zuvor geboren wurde. Aus dem anulus

umbilicalis ragte eine kindskopfgroße, nicht schmerzhafte, nicht

höher temperierte, weiche, nicht fluctuirende Geschwulst hervor.

Die Oberfläche war dunkel- bis schwarzrot verfärbt mit Gefäßen

durchzogen. Die Geschwulst war scharf begrenzt und konnte

man in der Tiefe den Nabelring fühlen, in den jedoch kaum der

Kleiniinger eingeschoben werden konnte. Nachdem das Kalb

auf den Rücken gelegt und die Geschwulst sorgfältig desinfiziert

wurde, versuchte ich den Inhalt durch den Bruchring in die

Bauchhöhle hineinzubringen. Der Inhalt ließ sich jedoch von

der äußeren Umhüllung nicht trennen. Es wurde daher dieselbe

vorsichtig gespalten. Es zeigte sich nun folgendes: Die äußere

Umhüllung (das Peritoneum) war bis über ‘/‚ cm verdickt, mit

dem dann vollkommen verwachsen. Nach sorgfältiger Lösung

des Peritoneum von der Darmschlinge sah ich, daß auch die

letztere bedeutend verdickt war, ödematös infiltriert, teils dunkel,

teils hochrot verfärbt, auf 10—12 mm verdickt. Die vor

gefallene Darmschlinge war 15 cm lang, die Darmlymphdriisen

waren von Erbsen- bis Haselnußgrö'ße, hämorrhagisch infiltriert.
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Nachdem eine Heilung dieses angeborenen Nabelbruches

ausgeschlossen war, wurde das Kalb notgeschlachtet. Hierauf

wurde die abgeschniirte Darmpartie abgeschnitten und noch

genauer untersucht. Die Schleimhaut war stark geschwollen,

die Darmwandung betrug 6—7 mm, der Umkreis der Darm

schlinge 32 cm. Der Nabelring war sehr enge, kaum 1 cm weit.

Es handelte sich in diesem Falle um einen angeborenen

Kabelbruch, bei dem das Peritoneum samt einer Dampartie

durch den anulus umbilicalis vorgetreten war.

Kleinere Mitteilungen aus der Praxis.

Von Tierarzt Rheinhelmer-Lambshrim.

|. Schlund-Abend.

Zu einer Kuh gerufen, erfuhr ich vom Besitzer, daß das

Tier in den letzten Tagen Schluckbeschwerden und öfters Brech

reiz zeige. Ich finde diese Angaben, nachdem ich etwas Heu

hatte vorlegen lassen. bestätigt.

> Die Palpation der Schlundrinne ergibt nichts; nachdem ich

jedoch die Schlundsonde eingeführt, stoße ich ungefähr am Brust

eingang auf einen geringen Widerstand und gelange nach dessen

leichter Überwindung mit der Röhre in den Pausen. Zu meiner

Überraschung ist die zurückgezogene Schlundsonde mit rahm

artigem Eiter überzogen; der gefühlte Widerstand rührte von

einem Abszeß her, der durch den Druck entleert wurde.

Das Tier frißt vom Augenblick an vollkommen normal, und

sein Allgemeinbefinden läßt nicht das geringste zu wünschen

übrig.

Nach ungefähr drei Monaten erkrankte dieselbe Kuh an

Gastrophrenitis traumatica, und bei der Fleischbeschau findet sich
eine abgebrochene Nähnadel als Ursache. V

Ich glaube annehmen zu müssen, daß eben diese Nadel

auch die Ursache des Abszesses in der Wendung der Speise

röhre war, und daß sie aus dem Abszeß erst von mir in den

Pausen befördert wurde, um von dort aus ihre unheilvolle Wirkung

zu entfalten.

II. Merkwürdiger Sltz eines Fremdkörpers.

Bei einer Kuh bildete sich in der rechten Schultergegend

auf dem M. supraspinat. ein umfangreicher Abszeß, der, durch

ungt. Cantharid. cum Euphorb. zum Reifen gebracht, nach acht

Tagen durch einen Einschnitt entleert wurde.

Beim Nachbohren mit dem Finger stieß ich auf einen dünnen,

sehnenartigen Strang, der sich nach Verlängerung des Einschnittes

als eine Stopfnadel entpuppte. Der Eigentümer erklärte mir

auf Befragen, daß das Tier, welches sich schon seit acht Jahren

in seinem Besitze befand, noch nie Krankheitserscheinungen ge

zeigt habe, und ich glaube auch nicht annehmen zu können, daß

die Nadel ursprünglich verschluckt an die erwähnte Stelle ge

langt sei.

Sie scheint vielmehr von außen eingedrungen zu sein, an

welcher Tatsache mich hinwiederum ihre Länge (ca. 10 cm)

stutzen läßt.

III. Autofraktur am 0s sacrum der Kuh.

Einen unangenehmen Beweis von der Muskelkraft sich

widersetzender Tiere mußte ich bei einer Kuh mit Prolapsus

uteri erleben.

Das Tier drängte bei den Reponierungsversuchen ganz ge

waltig, doch sah ich von der Anwendung von Cloralhydrat ab,

da ich dieReposition, wenn irgendwie möglich, imStehen vornehme.

 
Bei erneutem Drängen hört man plötzlich einen Krach, und

der Besitzer springt an die Krippe in der Meinung, die Kette,

an der das Tier angebunden, sei zerrissen. Das Drängen hört

sofort auf, und der Uterus läßt sich jetzt ohne Mühe in seine

normale Lage bringen. Die Kuh steht noch fünf Minuten ruhig,

beginnt dann im Hinterteil zu schwanken, stürzt nieder und

vermag nicht mehr, sich zu erheben. Die Fleischbeschau ergibt

einen vollkommenen Bruch des Os sacrum. Die Tatsache er

scheint mir um so bemerkenswerter, als der Bruch nicht bei

einem gefesselten, liegenden Tier vorkam, sondern bei einer

stehenden Kuh durch einfaches Drängen gegen die Fäuste. An

zeichen von Osseofragilitas waren absolut nicht vorhanden.

R e f e r a. t e.

Die Diil'erentialdiagnose der Podotrocblitis.

Von Pecus, Militärveterinär in Sedan.

(Revue gbu6rale de mäd. vätlariualre, l. l. 1907.)

In einer früheren Studie (cf. B. T. W. 1906, Nr. 52) hat P.

nachgewiesen, daß die Podotrocblitis infektiösen Ursprungs ist,

daß sie sich vererben kann, und daß zur Erhaltung eines ge_

sunden Bestandes es notwendig ist, daß alle mit dieser gefähr

lichen Krankheit behafteten männlichen und weiblichen Tiere streng

von der Zucht ausgeschlossen werden müssen. Es ist daher

notwendig, eine feste Diagnose des Leidens aufstellen zu können.

Die klassischen Erscheinungen der vorgeschritteneu Krank

heit sind allen Tierärzten bekannt: Vorstellen des erkrankten

Fußes, stechender Gang, Verminderung der Lahmheit bei der

Arbeit, Vermehrung derselben bei der Verwendung von Steg

eisen usw. Die Anfangserscheinungen sind dagegen weniger

bekannt.

Die Podotrocblitis beginnt mit wenig charakteristischen,

dumpfen, rheumatismusartigen Schmerzen, die sich durch

flüchtige Lahmheiten äußern. Die Perkussion des Strahles und

der hinteren Teile des Hufes, der Druck auf die Sohle läßt bis

weilen etwas Schmerz dieser Stellen wahrnehmen, der aber ge

wöhnlich irgendeiner Unregelmäßigkeit beim Beschlag oder der

gleichen zugeschrieben wird. I’. will in der vorliegenden Arbeit

auf einige Eigentümlichkeiten der Podotrocblitis aufmerksam

machen, welche die Ditferentialdiagnose gestatten.

1. Podotrocblitis kann mit Störungen in den Sehnen

zwischen Fuß und Fußwurzel verbunden sein, welche

traumatischen Sehnenverletzungen ähneln. Als Beispiel

führt P. folgenden Fall an. Eine fünfjährige Stute erkrankte

schwer an Pneumonie; acht Monate später, mitten in der Ruhe,

fing sie plötzlich an, vorn rechts stark zu lahmen. Eine Kokain

injektion lokalisiert den Sitz der Lahmheit zwischen Köte und

Peripherie. 48 Stunden später ist aber die Karpalbinde deutlich

verschwollen. Die Schwellung wurde mit scharfer Einreibung,

später mit Punktfeuer behandelt.

Vier Tage nach dem Brennen verschwand die Lahmheit

plötzlich, 14 Tage später aber, gerade als sich die Wirkung

des Feuers zeigen sollte, zeigte sie sich wieder, und zwar

stärker als je. Auf eine an der Köte vorgenommene Injektion

von Kokain und Morphium verschwand die Lahmheit. Diese

Ruhepause dauerte drei Monate, worauf ein deutlicher Ver

härtungskern in der Hufbeinbeugesehne zur Wahrnehmung ge

langte. Ein neues Punktfeuer auf die Sehne verschlimmerte

die Lahmheit, worauf das Pferd neurektomiert wurde.
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P. bringt zahlreiche ähnliche Beobachtungen in Erinnerung, I

bei welchen die Aufmerksamkeit durch effektiv vorhandene, :

manchmal recht deutliche Läsionen der Karpalbinde, der Beuge

sehnen und des oberen Aufhängebandes von der Podotrochlitis

abgelenkt wurde. Zu bemerken sei, daß dann auch energische

Behandlungsweisen wirkungslos bleiben; daß die Lahmheit

plötzlich verschwinde, obwohl die Läsion in demselben Zustand

sich befindet, um später in der alten Intensität wieder auf

zutreten. Diese schon früher als Begleiterscheinungen der

Podotrochlitis beschriebenen Läsionen der Karpalbinde und die

Empfindlichkeit der Beugesehnen betrachtet P. als die Folge des

in Höhe der Plantaraponeurose seßhaften trockenen Teno-Syno

vitis, weil die ganze Sehne durch die Sklerose ihrer Gefäße

erkranke. Daß aber der Hauptsitz des Schmerzes auch dann

im Fuße zu suchen sei, beweise die Kokaininjektion.

2. Bei Podotrochlitis geschehen die Wendungen in

sehr charakteristischer Weise. Das an Podotrochlitis er- I

krankte Pferd sucht die mit Wendungen auf der Stelle ver

bundene Drehung der Gelenke zu vermeiden; es schiebt zu

diesem Zweck die Nachhand stark unter den Körper, markiert

dann ein leichtes Aufsteigen, entlastet plötzlich den im Wendungs

zentrum befindlichen Vorderfuß und setzt ihn rasch hinter den

entgegengesetzten Vorderfuß, es das Körpergewicht

tunlichst nach hinten verlegt, bevor es in eine neue Richtung

vorschreitet. '

3. Die Podotrochlitis ähnelt der Rehe der Vorder

hnt‘e und dem rheumatischen Lnmbago. Beim ersten

Anblick ist die allgemeine Haltung diejenige des rehekranken

Pferdes; Unterschiebung der Hinterfiiße unter den Körper,

Krümmung der Lende, vorgesetzte Vordergliedmaßianf es sind

aber die Vorderfiiße nicht warm, ferner wird die Zehe, nicht

die Trachte belastet. Das Vorsetzen der Vorderfiiße geschieht,

um die Erschlati‘ung der Plantarapneurose zu erleichtern; die

Krümmung der Lende, die Unterschiebung der Hintergliedmaßen

sollen das Körpergewicht auf die Nachhand verlegen, die

Vorhand entlasten und die hinteren Beugesehnen erschlafl‘en

lassen. In diesen Fällen bestehe Podotrochlitis der vie'r Glied

maßen. Die mit abwechselnder Besserung und Verschlimmerung

verlaufenden Anfälle geben dem Leiden eine ganz rheumatische

Form.

wobei

4. Die Diagnose n1uß auf den vaskulären und

nervösen Störungen basiert werden. P. ist der Ansicht,

daß das in bezug auf die Diagnostik der Podotrochlitis zu

erreichende Ideal darin bestehe, daß die vaskulären und nervösen

Störungen bereits in der Periode festgestellt werden müssen,

während welcher die klinischen Erscheinungen noch ganz un

bestimmt sind. Die von P. nachgewiesenen Läsionen der

Arterien müssen deren Elastizität modifizieren, und muß deshalb,

wie bei der Arteriosklerose des Menschen, die sphygmographische

Zeichnung das Vorhandensein der Läsion erkennen lassen. P.

glaubt, daß, wie seine eigeneri‘Versuche zeigen, die Anwendung

des Sphygmographen in dieser Beziehung sehr nützlich sein

kann, und daß ausgedehntem, in seiner Regimentsklinik nicht

mögliche Versuche notwendig wären. Bei diesen Versuchen

könnten die Modifizierung des Blutdruckes in den Venen der

erkrankten Gliedmaßen und die Degenerierungsreaktion der

peripheren Nerven kontrolliert werden.

 

Zündel.

Zur medlkamentösen Behandlung der Wiederkäuer.

Von S. Läszlö, Gemeindetierarzt in Battaszeb in Ungarn.

(Allatorvoli Lnpok 1906, Nr. 49)

(Referat von Dozent Dr. Zimmermann in Budapest im Tierärzt

lichen Zentralblatt 1907, Nr. ‘2.)

Bei der medikamentösen Behandlung läßt man sehr oft die

Form der einzugebenden Arznei außer besonderer Acht, nämlich

auf welchen Teil des Verdauungskanales die Arznei wirken soll.

So kommt es vor, daß man Medikamente, die auf den Darm

wirken sollen, in fester Form, jene aber, welche in dem Magen

wirken sollen, in flüssiger Form verordnet.

Lt’tszlö stellte Versuche an Saugkttlbern, Kühen und Schafen

mit unschädlichen, aber in dem Verdauungskanal leicht erkenn

baren Mitteln an, welche er teils in fester, teils in flüssiger

Form eingab.

Die Resultate seiner Versuche sind folgende:

Bei Saugkälbern gelangt der größte Teil der in flüssiger

Form eingegebenen Mittel in den Labmagen.

Die erwachsenem Hornvieh in Colusform eingegebenen Mittel

konnte man fast ausnahmslos immer in dem untersten rück

wärtigen Teil des Pansens auffinden, während der größte Teil

der eingegebenen flüssigen Mittel in den zweiten und dritten

Vormagen und in den Labmagen geraten ist und nur ein ganz

unansehnlicher Teil in dem vorderen Sack des Pansens auf

findbar war.

Diese Beobachtungen, das nämlich die flüssigen Mittel un

mittelbar in den zweiten, dritten und vierten Magen gelangen,

während die festen Arzneien in dem hinteren Sack des Pansens

bleiben, kann und soll man bei der medikamentösen Behandlung

der Wiederkäuer immer in Betracht ziehen. Man muß früher,

bevor man die Form des anzuwendenden Mittels bestimmt, in

Rücksicht ziehen, auf welche Partie des Verdauungstraktus die

Arznei wirken soll. So darf man die Medikamente, welche

z. B. bei Pansenüberfüllung die Pansenbewegung, die Kontraktion

der Pansenwand befördern sollen, nicht in flüssiger Form ver

schreiben, denn von der Flüssigkeit kommt nur ein Teil in den

Pansen, und ebenso wäre es nicht zweckmäßig, jene Arzneien,

welche auf die Gedärme wirken sollen, in fester Form zu ver

ordnen, da diese längere Zeit in dem Pausen verweilen und erst

später in kleinerer und verdünnter Menge in den Gedärmen

anlangen. '

Auch solche Mittel, welche auf die Maulschleimhaut eine

lieizwirkung ausüben oder diese ätzen, kann man in fester

Form als Bolus anwenden, und zwar soll diese Arzneit'orm mit

Leinsamenpulver hergestellt werden, da dieses Pulver, durch

das Wasser verschleimt, die reizenden und ätzenden Partikelchen

ebenso gut überzieht, als wenn man diese Mittel in Leinsamen

dekokt geben möchte.

In dem Pausen kann man mit flüssigen Arzneimitteln nur

dann eine Wirkung erzielen, wenn man diese unmittelbar durch

eine Magensonde hineinbringt. Rdr.

Zur Heilung der Fohlenliihme.

Von Kreistierarzt Eckard, Neuß am Rhein.

(Wochenschrift für Tierheilkunde und Viehzucht, 50. Jnhrg., Nr. 49.)

E. hat versucht, durch Verabreichung von Jodkalium (in

der Regel 20 Gramm täglich) an die Mutterstute, die Fohlen

lähme zur Heilung zu bringen. Nach seiner Ansicht ist das

genannte Mittel bei den jungen Tieren besonders wirksam, wenn

es durch das Euter wieder ausgeschieden mit der Milch nunmehr
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aufgenommen wird. Von 14 auf derartige Weise behandelten,

schwer erkrankten Fohlen sind zwölf völlig gesund geworden

und zwei sind verendet (das eine an einem Rückfall, das andere

an einer akuten Hirnhautentzündung). Mit Hilfe von sechs

Krankheitsgeschichten gibt E. näheren Aufschluß über die

Beeinflussung des Krankheitsbildes durch Jodkalium. Für die

Behandlung ist noch zu bemerken, daß die Mutterstuten Diät

gehalten und des öfteren bewegt werden müssen. Selbst große

Gaben von Jodkalium erzeugen keine Gesundheitsstörung;

möglicherweise veranlaßten sie in einigen Fällen Ausbleiben der

Brunst (während der Behandiungsperiode) und Schwankungen in

der Milchergiebigkeit.

Mit dem als Ersatz des Jodkaliums empfohlenen Jodipin

hat Vert‘. bis jetzt weniger günstige Erfahrungen gemacht; ein

abschließendes Urteil kann er jedoch hierüber noch nicht geben.

J. Schmidt.

Versuch der Jennerisation gegen Tuberkulose in Mortara.

Von Dr. S. Boli='anti und Dr. P. Stazzi.

(Clin. vet. 1906 Nr. 18.)

Das Experiment wurde auf Veranlassung der landwirtschaft

lichen Vereinigung von Lomellina ausgeführt und die Leitung

desselben dem Prof. G. Mazzini an der Veterinärschule in

Turin anvertraut.

Das Ergebnis der gesamten Arbeiten wird in nachstehenden

Sätzen zum Ausdruck gebracht:

l. Die Jennerisation gegen Tuberkulose nach Behring ist

bei jungen Rindern an sich unschädlich.

Das gedachte Impfverfahren verschafft jungen Rindern

eine erhöhte Resistenz gegen die Infektion mit aktivem

tuberkulösen Virus, das subkutan in den Körper eingeführt

worden-ist.

In der Impfperiode können die der Jennerisation unter

worfenen Tiere eine größere Empfänglichkeit gegen die

natürliche Infektion mit Tuberkulose aufweisen; daher

schließt die Behringsehe Methode während der Impf

periode (zirka fünf Monate) nicht aus, sondern gebietet

vielmehr die Anwendung der Maßregeln, die den Zweck

‘haben, die Tiere gegen die natürliche Infektion zu

schützen.

Das Tuberkulin erwies sich bei diesem Versuch nicht als

ein sicherer Indikator über den Erfolg der Impfungen,

wenn es in der ersten Zeit nach der Jennerisation an

gewendet wurde. Peter.

2

Seltsames Gcburtshindernis.

Von Heinrich Hoiterbach, Tierarzt in Ofienburg.

(Mitteilungen dcs'Vereins badischer Tierärzte 1906, Nr. 9.)

Bei einem verhältnismäßig kleinen und anscheinend normal

gebauten Kalb der Simmentaler Rasse konnte die Extraktion

unter Anwendung starken Zuges nicht bewirkt werden. Die

manuelle Untersuchung ergab folgendes: Beim Anziehen der

Geburtsstricke traten an dem Fötus, direkt hinter dem Ellenbogen

bein beiderseits beginnend und nach rückwärts bis zur Hinter

gliedmaße verlaufend, zwei brettharte Wiilste auf, die hinter

dem Ellenbogen etwa armdick, rundlich, oval waren und nach

rückwärts dünner wurden. Sie hatten im allgemeinen die

Richtung des geraden Bauchmuskels? Solange der Zug ein

wirkte, waren auch die beiden Wiilste zugegen; sie verschwanden

langsam, wenn der Zug nachließ. Weiterhin konnte noch fest

gestellt werden, daß die Muskulatur der Kruppe und Hinter

 
schenkel bei Anwendung des Zuges ihre Geschmeidigkeit ver

loren und eine völlig starre Beschaffenheit annahmen. Die

Hinterschenkel standen, wie man mit der Hand ganz deutlich

fühlte, unbeweglich und unnachgiebig am Schambein an. Zur

Beendigung des Gebäraktes wurde an dem bis hinter das Brust

bein hervorgezogenen Kalb der Körper bis zur Wirbelsäule

durchgeschnitten, sodann wurde die letztere mit Stricken fixiert.

Bei leichtem Zug konnte nun der Fötus entwickelt werden, da

durch die Trennung des Körpers eine Bildung der geschilderten

Wiilste verhindert wurde. Das Becken des Muttertieres war

normal weit. J. Schmidt.

Gallensteine beim Pferde.

Von Oberstabsveterinär Körner.

(Zeitschr. i Vetertnärk. 1906, S. 4871.)

Ein 9jähriges, belgisches Arbeitspferd zeigte mehrere Monate

Verdauungsstörungen in Gestalt von Appetitlosigkeit, zeitweisen

Leibschmerzen und Unverdantsein des Futters. Nur in den

letzten Wochen vor dem Tode waren Abmagerung und Ikterus

zu bemerken. Patient starb unter heftigen Kolikerscheinungen.

— Sektion: Leber stark atrophisch, in den äußerst erweiterten

Gallengängen 52 Steine von Bohnen- bis Hühnereigröße von

einem Gesamtgewicht von 640 g. Richter.

Lebercyste.

(Veterina y ROP0l'd 1906, s 216.)

Eine etwa vierjährige Katze hatte plötzlich Erbrechen ge

zeigt und behielt seit der Zeit weder flüssige noch feste Nahrung

bei sich. Das Allgemeinbefinden des lebhaften Tieres erschien

nicht gestört. Die Behandlung wurde entsprechend der nahe

liegenden Diagnose „Magenkatarrh“ eingeleitet, jedoch ohne den

geringsten Erfolg, was zur genauen Paipation des Abdomens

Anlaß wurde. Hierdurch wurde ein mit der linken Leberseite

im Zusammenhang stehendes Gewächs festgestellt und das Tier

infolge ungünstiger Prognose getötet.

Außer Veränderungen an der Leber wurde nichts Abnormes

gefunden. Die Leber zeigte einen walnnßgroßen Tumor, äußer

lich von der Farbe des Lebergewebes; der Tumor war cystenförmig

und enthielt blutige Flüssigkeit. Die mikroskopische Unter

suchung ergab, daß eine frische Blutung in das Lebergewebe

stattgefunden und dasselbe tumorartig vorgedrängt hatte.

Richter.

Malignes Ödem beim Hunde.

Von S. H. Livesey-Hove.

(Veteriuary liccord. 1906, S. 5.56)

Bei einer Bulldogge hatte sich eine außerordentlich starke

Anschweliung der linken Kopfhälfte eingestellt. Es wurde an

genommen, daß es sich um die Folge eines Schlages oder Stein

schusses handele. Die Schwellung war so ausgedehnt, daß die

Maulspalte nicht geö'tfnet werden konnte. An sechs Stellen

wurden Inzisionen vorgenommen, die so entstandenen Wunden

mit Chinosalwasser gewaschen und dem fiebernden Tiere inner

lich Chinin gegeben.‘ Am nächsten Tage war die Schwellung

etwas zurückgegangen; die Inspektion der Mauihöhle ergab

linkseits Nekrose an Lippen und Backen vermutlich infolge des

Druckes. Am fünften Tage hatte das fortschreitende Ödem den

Nacken und die Schultergegend ergriffen und. mit ihm gemein

sam war an den genannten Stellen subkutanes Emphysem ein

getreten. Das Tier zeigte subnormale Temperatur und starb

am folgenden Tage. Richter.
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Wochenübersicht über die medizinische Literatur.

Von Dr. P. teil, Charlottenburg,

Königlicher Kreistierarzt.

Fortschritte der Jlfeda'm'n Nr. 35.

Der Schwelßfrlesel und die Feldmäuse; von Chantemesse,

Marchoux et Hauri. -— Die drei Forscher glaubten eine

eigentümliche Lösung bei der Epidemie des Schweißfriesels ge

fanden zu haben. Der Friese] ist nicht ansteckend trotz regsten

Marktverkehrs und es erkranken speziell die Leute auf dem

Lande. Der Schweißfriesel befiel ziemlich genau das Gebiet,

welches vor zwei Jahren eine schwere Feldmäuseplage durch

gemacht hatte. Die Verfasser glauben nun, daß die Mäuse

durch Regen aus ihren Schlupfwinkeln in die Dörfer getrieben

sind, und daß dort durch Parasiten (Flöhe) die Erreger auf

die Menschen übertragen sind.

Deutsche Medixinal-Zez'tung Nr. 2.

Über gleichzeitige Fixierung und Durchfärbung von Gewebsstücken;

von Dr. G. Schridde und A. Fricke-Marburg. — Die Ver—

fasser veröffentlichen in den Zentralbl. f. Path. 18, 1906 folgendes

Verfahren: Gewebsschnitte von 4—5 mm Dicke werden drei bis

vier Tage bei Brutofentemperatur in eine Lösung von Alaun

karmin getan, Alaunkarmin 9 Teile (Aq. dest. 100 ccm, Kali

alaun 5 g, Karmin 1 g) und Formalin 1 Teil. Hierauf werden

die Stücke sorgfältig 12 -24 Stunden in fließendem Wasser ge

waschen und dann in eine zweite Lösung überführt. Diese

Lösung besteht aus Alkohol 75 Proz. 200 Teile, Ammoniak

lösung 25 Proz. 1 Teil. Nachdem sie hierin 12 Stunden ver

weilt haben, kommen sie sofort auf 6 Stunden in 96 proz. Alkohol,

auf weitere 6—12 Stunden in Alkohol absol., um dann durch

Toluol in Paraffin gebracht zu werden. Diese Präparate weisen

eine vorzügliche Darstellung der Kernstruktur auf. Die Zell

grenzen sind besonders deutlich ausgeprägt, ebenso die feinere

Struktur des Protoplasmas. '

Dieselbe Zeitung Nr. 3.

Einfluß der von Noordenschen Haferdiät auf Diabetis

mellitus; von Dr. A. A. Archipow. — Nach von Noordens

Vorschlag sollen Diabetiker mit Haferspeisen behandelt werden,

welche speziell auf die Glykosurie der Diabetiker spezifisch

wirken, so daß unmittelbar nach der Haferdiltt die Glykosurie ~

verschwinden soll. Nach den Untersuchungen des Verfassers

hat die Haferdiät keinen wesentlichen Einfluß auf die Glyko

surio, sie dürfte von anderen Nahrungsmitteln in ihrer Ein

wirkung auf den Diabetis nicht übertroffen werden, sie hat aber

den Vorzug, daß sie die Assimilation der Kohlehydrate fördert,

die Azetonurie ungünstig beeinflußt und eine relativ gesteigerte

Toleranz des Organismus gegenüber der Zuckerausscheidung

bewirkt.

Über Krohsangst; von Dr. Rö mer- Stuttgart. -— In derZeitschr.

f. Krebsforsch., 4. Bd., 1. Heft, veröffentlicht Römer seine Be

trachtungen, nach denen es Menschen gibt, welche in einzelnen

Fällen eine sich bis zur Geisteskrankheit steigernde Angst vor

der Krebskrankheit haben. Auch bei den bereits operierten

Krebskranken kommen solche Angstzustände vor einem Rück

fall zur Beobachtung. Verfasser warnt daher vor populären

Schriften; je weniger ein Kranker über die Natur seines Leidens

wisse, desto froher könne er seines Lebens sein.

Dieselbe Zeitung Nr. 4.

Experimente über die Resorptlon durch die Haut; von Dr. Sutton

Kansas. (Monatsschr. f. prakt. Derm. 43, ö.) Die zur Re

 

sorptionsprüfung bestimmten Substanzen mischte Verfasser mit

Farbstoffen und rieb sie dann in die Haut ein. Nach verschieden

langer Zeit exzidierte er ein kleines Hautstück, welches mittelst

Äthylchlorid-Spray zum Gefrieren gebracht war und das er

mikroskopisch untersuchte. Er fand, daß die Resorption durch

die Talgdrüsen stattfindet. Von den verschieden geprüften

Substanzen ließen Karbolsäure, Terpentin, Petroleum, Spiritus,

Azeton und Lanolin nur ein sehr geringes Durchgangs

vermögen erkennen, Vaselin wurde langsam und unvollkommen

resorbiert. Die höchste Durchgangskraft zeigten Gänseschmalz,

Olivenöl, Ichthyol in Verbindung mit Oliven- und Zedernöl und

Sandelöl.

Münchener Medizinische Wochenschrift Nr. I.

Über ererbte Immunität; von F. K. Kleine und B. Müllers

Berliu. Die Verfasser stellten ihre Versuche mit Piroplasma

bei Hunden an. Es gelang ihnen auch, gegen diese Protozoen

eine Immunität zu erzielen, welche von durchseuchten Müttern

auf die Nachkommen vererbt wurde. Die Immunität hält aber

nicht lange an; will man eine dauernde erzielen, so muß eine

natürliche Infektion bei dem jungen Tier einsetzen. Durch das

Saugen resp. durch die Milch wird die passive Immunität nicht

in besonders hohem Maße auf das junge Tier übertragen.

Über Sarotheraple be| Ruhr; von Karlihski. — Wie K. in

der Wiener klinischen Wochenschrift veröffentlicht, hat er an

47 Kranken günstige Resultate mit Seruminjektion erzielt; er

fand eine wesentliche Abkürzung des Heilverlaufes. Von den

so vorbehandelten starb keiner, während an anderen Orten von

15 Personen acht starben, welche nicht injiziert waren.

Dieselbe Zeitschrift Nr. 22. ‚ . ~ .

Mitteilungen über Erfahrungen mit Marckscher Styp‘lieinwatte

in der Praxis; von Uffenorde. —— Wenn man eine dünne Lage

Stypticinwatte auf die Wunde legte, so trat keine nennenswerte

postoperative Blutung ein; es erschien eine Drucktamponade

überflüssig. Eine Entfernung der mit der Wundfläche verklebten

Watte ließ sich durch Einspritzung von Wasserstofl‘superoxyd

lösung leicht bewerkstelligen.

Therapeutische Notizen. — Zaworski empfiehlt statt der kera

tinierten Pillen, um die Magenverdauung zu schonen, Pillenmasse

aus Hammeltalg. Die Talgpillen schwimmen auf der Oberfläche

des Mageninhaltes und werden schnell in den Darm befördert.

Es gelang, die Pillen noch unverändert, nachdem sie schon eine

Stunde im Magen waren, auszuhebern. Im Stuhl werden sie niemals

nachgewiesen. In Talgpillen können folgende Arzneimittel ver

ordnet werden: Arsenpräparate, Quecksilber, Jod, Aluminium,

Acid. benzoicum, Acid. carbolicum, Acid. salicylicum, Acid. tan

nicum, Kreosot, Guajakol, Kopaivabalsam. Bei Verordnung der

Talgpillen muß der Schmelzpunkt von 450 C auf dem Rezept

genau angegeben sein. Es werden folgende drei Muster an

gegeben:

Rp. Acid. arsenicos 0,1

Seb. ovil. p. liquef. 450 C 10,0

Pulv. Liquirit. q. s.

f. pil. Nr. centum

Consp. c. pulv. Lycopodii.

Rp. Natrii jodat.

Seb. ovil. p. liquef. 450 C a3. 10,0

M. f. pilul. Nr. centum

Consp. c. Magnesia usta.
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Rp. Acid. salicylici

Seb. ovil. p. liquef. 45° C a2. 10,0

M. f. pilul. Nr. centum

Consperge c. pnlv. Lycopodii.

Deutsche Medizinische Wochenschrift Nr. 1.

Zur Frage nach der Schädlichkeit des Kaffees; von Prof. Dr.

Erich Harnack. ‚— Harnack hält die Beurteilung dieser

Frage für außerordentlich schwierig; er rät ab von Unter- oder

Überschätzung und schließt dann seine Arbeit mit dem trivialen

Satz: Eines schickt sich nicht fiir alle.

Dieselbe Zeitschrift Nr. 2.

Bericht über die Tätigkeit der deutschen Expedition zur Erforschung

der Schiafkrankheit bis zum 25. November i906; von Geh. Rat Prof.

Dr. Koch. —- Koch berichtet über seine Erfahrungen, so weit

man von solchen sprechen kann, mit der Atoxyl-Behandlung der

Trypanosomenkrankheit, welche bisher sehr gute Resultate her

vorgerufen hat. Bei der Kürze der Zeit muß man allerdings

noch abwarten. '

Eine Vereinfachung der Hellerschen i'tlngprobe; von Dr. Fritz

Sache in Charlottenburg. — Man bringe auf ein reines Glas

(Objektträger), das auf dunklem Grunde liegt, einen Tropfen

reiner Salpetersäure, nahe an ihn einen etwa ebenso großen

Tropfen des zu untersuchenden Harns. Diese Tropfen vereinigen

sich schließlich, wobei sie sich über- bzw. unterschichten. Bei

starkem Eiweißgehalt entsteht augenblicklich, bei schwachen,

0,2 0/00, nach kurzer Zeit ein dichtweißer, grauer bzw. grünlich

blauer Schleier in der Halbkugel, der z. B. sich halbmondförmig

ausbreitet. Diese Methode lobt Verfasser als sehr bequem.

Spuren bis zu 0,01 °/00 sind deutlich zu erkennen.

ßystlcercus im vierten Ventrikel als Todesurea(:he. ‘— ‘Wie

Schöppler im Zentralblatt f. pathol. Anat., Bd. XVII, Heft 23,

mitteilt, wurde ein Soldat nach voraufgegangenen kurzen zere

bralen Störungen tot im Bette aufgefunden. Als Todesursache

fand sich im vierten Ventrikel ein fast walnußgroßer, den

Aquaeductus Sylvii verlegender Cysticercus und Hydrocephalus.

Tagesgeschichte.

Noch ein Wort zum Gesetzentwurf über den Ver

sicherungsvertrag.

In Nr. 1 dieser Zeitschrift hat Kollege Klingner auf

einige Bestimmungen des genannten Entwurfs aufmerksam ge

macht, die das Ansehen und Interesse der praktizierenden

Kollegen zu gefährden geeignet sind; in der letzten Nummer

(Nr. 5) dieser Zeitschrift hat Kollege A. Meier die Mittel und

Wege gezeigt, womit die drohende Gefahr abzuwenden sei.

Dabei wirft M. u. a. auch die Frage auf: „Wer arbeitet der

artige Gesetze aus?“ — Ich muß sagen, daß sich mir diese

Frage als erste aufdrängte, als ich den betreffenden Gesetz

entwurf las. Ich habe damals schon in demselben Sinne, wie

dies inzwischen durch Klingner teilweise geschehen ist, eine

kurze Abhandlung über die Angelegenheit geschrieben, deren

Veröffentlichung jedoch infolge anderweitiger Abhaltung unter

blieb. Da mir durch meine derzeitige Stellung (als technischer

Berater einer größeren Versicherungsgesellschaft) ausreichen

des Material zur Verfügung stand, so sehe ich mich doch noch

dazu veranlaßt, den bisherigen Ausführungen einiges hinzu

zufügen.

 

Für die dem Entwurfe anhaftenden Mängel habe auch ich

nach einer Erklärung gesucht, bin aber, gleichwie Kollege Meier,

nur zu der Ansicht gekommen, daß es eben unter den Kommissions

mitgliedern an einem geeigneten Sachverständigen gefehlt hat.

Aber gerade bei Fragen aus (f) dem Gebiete der Tier

versicherung, welch letztere ganz wesentliche Unterschiede

gegenüber jeder anderen Yersicherungsart aufweist, macht sich

der Mangel eines geeigneten Fachmannes besonders

nachteilig bemerkbar.

Die (betreffende) Kommission war bei der Abfassung der

erwähnten Bestimmungen des Entwurfs (5% 120 u. 124) offenbar

von der Absicht geleitet werden, dem peknniären Interesse des

Tierbesitzers und den Bestrebungen des Tierschutzes in gleicher

Weise Rechnung zu tragen, d. h. sie erstrebte neben möglichst

rascher Hilfeleistung gleichzeitig eine Kostenersparnis für den

Tierbesitzer. Inwieweit diesen Bestrebungen aber die Fassung

des gen. Entwurfs entspricht bzw. entsprechen dürfte, soll in

folgendem gezeigt werden.

Zunächst habe ich vergeblich nach Gründen gesucht, inwie

fern die Hinzuziehung eines approbierten Tierarztes in irgend

einem Falle als „untunlich“ bezeichnet werden kann. Bedenken

hinsichtlich etwaiger, infolge von Zeitverlust für Tier oder Be

sitzer eintretender Nachteile sind gerade bei Hinzuziehung des

Tierarztes am wenigstens berechtigt, zumal da seit Einführung

der obligatorischen Fleischbeschau in fast ganz Deutschland die

Tierärzte so stationiert sind, daß schneller und bequemer zwei

und mehr Tierärzte erreicht werden können, als (nur) ein sog.

„Sachkundiger“. Auch wird der Tierarzt schon mit Rücksicht

auf seine Stellung stets bestrebt sein, immer dort rasch hilfs

bereit zu sein, wohin ihn die Pflicht ruft. ,

Ganz anders verhält es sich mit dem sog. „Sachkundigen“.

Zunächst die Frage: Wer ist überhaupt als „Sachkundiger“ an- _

zusehen?? — Ferner: Sind im gegebenen Falle immer gleich

zwei solcher Exemplare aufzutreiben? — Welche Zeit wird

vergehen, bis sich diese entscheiden und sich schließlich in

ihren Ansichten einig sind? Bekanntlich treten bei mangelndem

Verständnis in einer Sache die meisten und größten Meinungs

verschiedenheiten auf.

Und nun ein Wort zu den materiellen Nachteilen,

welche die Hinzuziehung sog. „Sachkundiger“ zur Beurteilung

oder Behandlung von Tierkrankheiten sowohl für den Ver

sicherer als auch für den Versicherungsnehmer im

Gefolge hat und naturgemäß auch haben muß. Nach den fast

allgemein üblichen Versicherungsbedingungen partizipiert der

Versicherungsnehmer zu einem bestimmten Prozentsatz an der

Tragungdes eintretenden Verlustes; bei wertvollen Objekten

kommen hierfür oft ziemlich große Werte in Betracht. Die

Gefahr einer Schädigung infolge von unrichtiger Beurteilung der

Tierkrankheiten, welche hier in der Benutzung sog. „Sach

kundiger“ besteht, wächst ins Unermeßliche, wenn man nur auf

die große Anzahl vorkommender innerer Erkrankungen (es sei

nur an die Infektionskrankheiten erinnert) Bedacht nimmt, von

den Unannehmlichkeiten und Nachteilen ganz abgesehen, die in

Seuchenfällen für die Beteiligten herbeigeführt werden können.

Darüber ist sich jeder einsichtige Landwirt und Tierhalter ohne

weiteres klar. Aber auch bei äußeren Krankheiten (Ver

letzungen usw.) kann durch Unkenntnis und Übereilung oft

schwer gefehlt werden. Ich kann an der Hand von Beispielen

nachweisen, welche Nachteile die Behandlung und Begutachtung
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von Schadenf'ttllen durch sog. „Sachkundige“ schon bisher ge

zeitigt hat, da die Benutzung letzterer noch zu den seltensten

Ausnahmen gehörte.

Wenn es schon vorkommt, daß erprobte Tierärzte in dem

einen oder andern Fall sich irren, so geht daraus hervor, wie

schwierig oft die Beurteilung von Tierkrankheiten selbst für

den Fachmann ist, und daß es nicht nur großer Aufmerksamkeit,

sondern auch der größten Vorsicht des Tierarztes bedarf, _um

eine richtige Entscheidung zu treffen. Da. muß es doch als ein

Unding bezeichnet werden, wenn man hier das Urteil von

Laien —— und als solche müssen eben auch sogenannte „Sach

kundige“ stets gelten — für äquivalent erachten will.

Ein weiterer Nachteil ergibt sich aus der Gefahr der

unlauteren Ausnutzung für die Versicherungsgesell

schaften, ein Punkt, der schon deswegen nicht als neben

sächlich angesehen werden darf, weil die Betrügereien in der

Viehversicherung ohnehin schon nicht zu den Seltenheiten ge

hören. Die Masse diesbezüglicher Beispiele, die ich während

kürzester Zeit persönlich erlebt habe, hier anzufiihren, ist

weder Raum noch Zeit. Darüber ein andermal!

Ein weiterer Umstand, der meines Erachtens einige Be

achtung verdient, betrifft die Berechtigungsfrage. Ich möchte

es als in hohem Grade unmoralisch bezeichnen, wenn man den

praktizierenden Tierarzt, der oft mit großen pekuniären Opfern

seine Praxis sich errungen hat, gerade in der Ausübung dieser

Praxis beeinträchtigen wollte. Eine solche Gefahr liegt aber

in der Fassung des Gesetzentwurfs, worauf schon Klingner

aufmerksam gemacht hat.

Die von der Kommission vielleicht in Betracht gezogene

Kostenersparnis für den Tierbesitzer- dürfte sich als

illusorisch erweisen, wenn man diejenigen befragt, die über

die geradezu erstaunlichen Preise unterrichtet sind, die der

Kurpfuscher für seine oft höchst fragwürdigen Dienstleistungen

sich bezahlen läßt.

Vom Standpunkte des Tierschutzes aus wird

sicherlich dem Tierarzt mindestens ein ebenso großes Vertrauen

entgegenbringen dürfen, wie dem sog. „Sachkundigen“; Tier

quälereien werden häufig aus Unkenntnis begangen undsind

daher eher von diesem als von jenem zu befürchten. Auch die

Gewährung rascher oder sofortiger Hilfe ist im gegebenen Fall

viel eher vom Tierarzt zu erwarten, der außer dem bloßen

Erwerb noch andere, edlere Ziele in seinem Berufe kennt.

Nach diesen Ausführungen muß wohl zugestanden werden,

daß weder die Zweckmäßigkeit noch die Notwendigkeit

der Heranziehung sog. „Sachkundiger“ zur Begutachtung

usw. versicherter Tiere, wie dies in den gg 120, 123 und 124

des Entwurfs vorgesehen ist, irgendwie besteht oder begründet ist.

Wer daher in der Lage ist, der versäume es nicht, maß

gebende Kreise fiir die Angelegenheit zu interessieren und da

rüber entsprechend aufzuklären. Dr. Eberle.

Versammlung der Tierärzte des Regierungsbezirke Bromherg im Kaiser

Wiihelm-institut für Landwirtschaft zu Bromberg.

Am 3. Februar d. J. fand auf Veranlassung des Herrn

Veterinärrates Peters eine Versammlung der im Regierungs

bezirk Bromberg ansässigen Tierärzte statt. Sie galt in erster

Linie dem Zweck, die Kollegen mit dem Kaiser Wilhelm Institut

für Landwirtschaft bekannt zu machen. Um 11‘/‚ Uhr begrüßte

Herr Veterinärrat Peters in einem Hörsaale des KaiserWilhelms

Institutes die zahlreich erschienenen Kollegen des Bezirks und

man

  
gab den Herren bekannt, daß der Direktor des Instituts, Herr

Prof. Dr. Gerlach, leider verhindert sei, die Führung durch

das Institut, wie er zunächst beabsichtigt hatte, zu übernehmen.

Herr Prof. Dr. Gerlach hatte aber einen telegraphischen

Willkommensgruß gesandt, der verlesen wurde. Sodann erfreute

der Leiter der tierhygienischen Abteilung, Herr Dr. Mießner,

die Versammlung mit einem Vortrage. Der Redner sprach von

den allgemeinen Bedingungen, unter welchen eine Infektion zu

stande kommt. Hierfür seien drei Faktoren von Wichtigkeit:

l. Die Menge des Infektionsstofi‘es, 2. die Virulenz desselben

und 3. die Resistenz des Organismus. Hieran knüpfte der Vor

tragende kurz eine Erklärung über das Wesen der Pyämie, bei

der das Blut als Vehikel für die Infektionserreger benutzt

werde, und sich infolgedessen Metastasen bilden im Gegensatz

zur Septikämie, welche sich dadurch charakterisiert, daß das

Blut selbst den Nährboden für die Bakterien abgäbe. Es

folgten dann die Krankheiten, die von den Erscheinungen

einer hämorrhagischen Diathese begleitet'sind und deshalb

auch in die Gruppe der hämorrhagischen Septikämie gestellt

Ursprünglich habe man an eine Identität der

sich kulturell und morphologisch fast gleich verhaltenden und

sich in allen Fällen bipolar färbenden Stäbchen geglaubt. welche

das ursächliche Moment für die hitmorrhagisch-septikämischen

Erkrankungen abgeben. Diese Ansicht haben Hiippe, Kitt.

Jensen und \'oges in ihren interessanten, grundlegenden, dies

bezüglichen Arbeiten zum Ausdruck gebracht. Auch die prak

tische Tiermedizin vertrete heute noch mitunter diesen Stand

punkt. Allmählich sei man jedoch zu der jetzt allgemein

geltenden Anschauung gelangt, daß die bipolaren Bakterien

zwar alle in ein‘und'dieselbe Gruppe 'gehörie'n, ‘in ihr‘em '\'e'r‘

halten aber, namentlich was ihre Pathogenititt den einzelnen

Tierarten gegenüber anbetrifft, difl‘erent seien und folglich auch

nicht als identisch betrachtet werden können. Sodann kritisiert

der Redner die verschiedenen Immunisierungsverfahren, die gegen

der hämorrhagisch-septikämischen Erkrankungen, die

Schweineseuche und auch Geflügelcholera, angewendet sind.

Die Immunisierung gegen die genannten Seuchen sei mit großen

Schwierigkeiten verknüpft, und schon vor zehn Jahren habe

Yoges geäußert, daß es mit den bis dahin zur Verfügung

stehenden Hilfsmitteln nicht gelingen werde, eine Immunität

gegen Schweineseuche und gegen die ihr nahestehenden Krank

heiten zu erzielen. In neuerer Zeit habe man versucht, mit

sogenannten Angriifsstofi‘en der Bakterien zu immunisiercn, die

einer von Bail aufgestellten Theorie zufolge ähnlich wie Toxine

von den Bakterien zu dem Zwecke abgesondert werden sollen.

um die im Organismus vorhandenen natürlichen Schutzkritf'te zu

vernichten und dadurch das Wachstum und die Vermehrung der

Bakterien zu gestatten. Die Angriti‘sstot’fe der Bakterien seien

„Aggressine“ genannt worden und zwar auch aus dem Grunde,

weil sie eine virulenzsteigernde Wirkung haben. Es sei Weil als

erstem bei der Gefiügelcholera und Citron als erstem bei der

Schweineseuche geglückt, mit Hilfe der angeblichen Angriffsstofi‘e

oder „Aggressine“ Immunität zu erzielen. Ob Bai] mit der

Aggressintheorie recht habe, sei zurzeit noch nicht endgültig

entschieden. Der Ansicht von dem Vorhandensein der Bakterien

angrifi‘sstofl‘e seien nach den Ergebnissen neuerer Versuche viele

Stützen entzogen worden. Danach seien die Aggressine weiter

nichts, als uns schon bekannte-Bakterienstofl'e, die man aus den

Leibern der Bakterien durch Extrahieren gewinnen könne. Auch

werden.

zwei
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die in der tierhygienischen Abteilung des Kaiser Wilhelms

Institutes in dieser Richtung angestellten Versuche, deren Ver

öffentlichung demnächst erfolgen werde, rechtfertigen die obige

Ansicht und werden über das Wesen der angeblichen Aggressin

immunität Aufschluß geben. Trotzdem bleibe es ein Verdienst

Bails, zur weiteren Verbreitung einer Immunisierung mit

wirulenzsteigernden Bakterienstofl‘en beigetragen zu haben. Die

gegenseitigen Beziehungen bzw. die Frage der Identität der die

Rinderseuche, Schweineseuche und Geflügelcholera verursachenden

Bakterien mit Hilfe von Aggressinen im Sinne Bails aufzuklären,

sei ebenfalls in dem dem Redner unterstellten Institut versucht

werden. Diese experimentellen Arbeiten seien in der Weise

angestellt worden, daß gegen Gefliigelcholera, Schweineseuche

und Rinderseuche mit Bails Aggressinen immunisiert worden

sei zur Prüfung der gegenseitigen Immunität zwischen diesen

Seuchen. Das Ergebnis dieser‘ Versuche sei gewesen, daß die

immunisierten Versuchstiere nur gegen die Bakterien geschützt

waren, mit deren Aggressinen sie vorher immunisiert wurden.

Eine gegenseitige Immunität sei nicht erzielt werden. Mithin

müsse man auch diese Versuche dahin deuten, daß eine Identität

zwischen den Erregern der Geflügelcholera, Schweineseuche und

Rinderseuche nicht bestehe.

Im Anschluß hieran demonstrierte der Vortragende einige

Präparate von Rinderseuche und Katarrhalfieber und machte

darauf aufmerksam, daß soweit sich bis jetzt übersehen lasse,

das Katarrhalfieber, zum mindesten aber dessen Anfangsstadium

difl‘erentialdiagnostisch gegenüber der Rinderseuche in Betracht

komme.

Schließlich berichtete der Redner über die wichtigsten

Merkmale’ und über die Bekämpfung ‘der Hämoglobinurie der

Rinder. Diese Krankheit komme im Osten ziemlich oft vor,

und deshalb habe der Herr Landwirtschaftsminister kürzlich

neben dem pathologisch-anatomischen Institut der Tierärztlichen

Hochschule in Berlin auch die tierhygienische Abteilung des

Kaiser Wilhelms-Institutes mit der Herstellung des gegen die

Hämoglobinurie angewendeten Impfstofi'es betraut. Die Krankheit

könne augenblicklich am zweckmäßigsten auf dem prophylaktischen

Wege mit Hilfe der Impfung, die wir Schütz verdanken,

bekämpft werden. Außerdem müsse versucht werden, die bereits

erkrankten Tiere mit „Atoxyl“ zu behandeln, einem Mittel, das

von Roh. Koch in Afrika gegen die Schlafkrankheit des

Menschen angewendet sei.

An diesen Vortrag schloß sich ein Rundgang durch alle

Gebäude und Räumlichkeiten des Kaiser Wilhelms-Instituts, bei

dem die Teilnehmer staunend die reichliche und gefällige Aus

stattung bewunderten. Hierzu bot besonders die agrikultur

chemische Abteilung mit ihren zahlreichen modernen elektrischen

Hilfsmitteln sowie das tierhygienische Institut Veranlassung.

Letzteres ist mit allen Hilfsquellen der Neuzeit bedacht und

enthält im Souterrain neben einem großen Sezierraum und

Verbrennungsofen Räume für Versuchstiere und Thermostaten.

Im Hochparterre sind die Arbeitsräume und die Dienstzimmer

für den Leiter, sowie ein großer Mikroskopiersaal und photo

graphische Kammern untergebracht. Im ersten Stock befindet

sich das pathologisch-anatomische Museum, die Bibliothek und

gut eingerichtete Wohnungen für die Assistenten. Die Stallungen

für größere Versuchstiere liegen neben dem Gebäude.

Nach der Besichtigung des Instituts, die zirka eine Stunde

in Anspruch nahm, vereinigten sich die Teilnehmer und ihre

‚ss.

Damen —— siebzig an der Zahl — in Moritz’ Hotel, wo an

einer festlich geschmückten Tafel diniert wurde. Ein fröhlicher

Tanz hielt dann die Teilnehmer noch recht lange in echt

kollegialischer Weise zusammen. Dr. Schern.

Aufruf!

Wer hilft?

In Ducherow, Kreis Anklam, wird der Tierarzt Loth‘im

nächsten Monat 70 Jahre alt. Durch Rheumatismus und Staar

auf beiden Augen völlig erwerbsunfähig, sieht der Kollege mit

seiner braven Frau bangen Herzens der Zukunft entgegen.

Durch harte Schicksalsschläge und Brandunglück vollständig um

Hab und Gut gekommen, sind die alten Leute der Verzweiflung

nahe. Als Kriegsinvalide bezieht Loth monatlich 27 Mark

Pension. Im vergangenen Jahre ist er mit dem Kronenorden

IV. Kl. dekoriert und zum Ehrenmitglied seines Kriegervereins

ernannt werden. Hieraus ist zu entnehmen, daß wir für keinen

Unwürdigen um Hilfe bitten.

Die Geldspenden nimmt Wahrendorff an und wird

darüber in der B. T. W. quittieren.

Wahrendorff,

Schlachthausdirektor in Greifswald.

K e n d z i o rr a,

Kreistierarzt in Anklam.

Besuch beim Herrn Kriegsminister.

Der Präsident des Deutschen Veterinärrates, Geheimrat

Dr. Esser-Göttingen, begleitet von dem Schriftführer, Professor

Dr. Schmaltz, hat am Sonnabend, den 16. Februar, Seiner

Exzellenz dem Herrn Kriegsminister Generalleutnant v. Einem

die Dankadresse überreicht, welche der Veterinärrat in Breslau

anläßlich der ‘endgültigen Entscheidung für die Schaffung eines

Veterinär-Offizierkorps Exzellenz v. Einem zu widmen be

schlossen hatte. Die in einer gediegenen, in Lederarbeit aus

geführten und mit dem Reichsadler geschmückten Mappe ruhende

Adresse hat folgenden \Vortlautz

Hochgebietender Herr Kriegsminister!

Die Bildung eines Veterinär-Offizierkorps im deutschen

Heere wird unser Militär-Veterinärwesen von Grund auf um

gestalten, einen außerordentlichen Aufschwung seiner tatsächlichen

Leistungen ebenso wie seines äußeren Ansehens herbeiführen

und über den Bereich der Armee hinaus eine überaus segens

reiche Wirkung ausüben, deren Umfang und Tiefe sich heute

kaum abschätzen läßt.

Die deutschen Tierärzte sind von der Überzeugung durch

drungen, daß neben der Schöpfung der Veterinärpolizei durch

Erlaß eines Tierseuchengesetzes und neben der Einführung der

Universitätsreife für das tierärztliche Studium die Bildung des

Veterinär-Offizierkorps der bedeutungsvollste Fortschritt ist und

daß diese drei Maßregeln für alle Zeit als die drei Großtaten

in der Geschichte unserer Entwicklung gelten werden.

Euerer Exzellenz sind die deutschen Tierärzte zu tiefstem

Danke verpflichtet für die Aufrechterhaltung und Ausführung

dieser durch die Allerhöchsten Ordres vom 27. August 1903

und 8. März 1906 in Aussicht gestellten glückverheißenden

Reform. Der Deutsche Veterinärrat als die berufene Vertretung

der deutschen Ziviltierürzte hat daher auf seiner Tagung zu

Breslau einstimmig beschlossen, Euer Exzellenz diesen Dank in

Form einer Urkunde feierlich zum Ausdruck zu bringen.

gez. Esser. gez. Schmaltz.
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Entschädigung der Landwirte bei Viehseuchen.

Dr. Graf Udo zu Stolberg—Wernigerode hat nach der

„Deutschen Tageszeitung“ dem Herrenhause folgenden Antrag

unterbreitet:

„Das Herrenhaus wolle beschließen, die königliche Staats

regierung zu ersuchen, Mittel bereitzustellen zur Entschädigung

derjenigen Grundbesitzer in den Grenzkreisen, welche durch die

Sperrmaßregeln geschädigt werden, die im Interesse der heimischen

Viehzucht getroffen werden müssen.“

Die Begründung lautet:

„Wenn durch den Ausbruch von Viehseuchen im Auslande

eine erhebliche Gefahr der Einschleppung derselben entsteht

müssen in den Grenzkreisen verschärfte veterinärpolizeiliche Maß

regeln zur Abwehr ergriffen werden. Durch diese Maßregeln

werden die Grundbesitzer an der Grenze an der Ausnutzung

ihrer Grundstücke gehindert. Hierdurch erwächst ihnen zum Teil

ein erheblicher Schaden, und da diese Maßregeln im allgemeinen

Landesinteresse getroffen werden, erfordert die Biiligkeit, daß

hierfür grundsätzlich und in ausreichendem Maße eine Ent

schädigung gewährt werde.“

Die Redaktion der „Deutschen Landwirtschaftlichen Tierzucht“

bemerkt hierzu (D. L. T. 1907, Nr. 7, S. 80) folgendes:

„Dieser durchaus berechtigte Antrag wirft unseres Erachtens

die Frage auf, ob es ausreichend erscheint, einen solchen

Entschädigungsanspruch nur für die Grenzgebiete zu be

antragen? Wäre es nicht durchaus berechtigt, das gleiche

Recht auf Schadenersatz für die betroffenen Landwirte bei jeder

nachweislich aus dem Auslande durch Schlachtvieh eingeschleppten

Viehseuche zu verlangen? Die Einfuhr von Schlachtvieh oder

Fleisch geschieht zweifellos im allgemeinen Interesse der fleisch

konsumierenden Bevölkerung, um die Fleischpreise zu drücken.

Daß eine Notwendigkeit für solche Einfuhr nicht vorliegt, be

weisen das Ergebnis der Viehzählung vom 1. Dezember 1906 und

die Erhebungen über den Fleischvorrat pro Kopf und Jahr der

Bevölkerung. Derselbe ist heute mehr wie doppelt so groß als

vor 30 Jahren. Hat nun der Landwirt im Interesse der All

gemeinheit außer dem Preisdruck, der mit der Einfuhr 'aus

ländischen Viehes angestrebt wird, noch die ungeheuren Verluste,

weiche durch eingeschleppte Seuchen entstehen, zu tragen, so

dürfte es auch berechtigt sein, zu verlangen, daß für solche Ver

luste dieselbe Allgemeinheit eintritt, in deren Interesse der Land

wirt der Seuchengefahr preisgegeben wurde.“

Wir werden auf die Angelegenheit seinerzeit zurückkommen.

Ein Fachmann Schiachthofdlrektor in Elberfeid.

In Nr. VI., S. 89, der B. T. W. war mitgeteilt worden, daß in

Elberfeld die Absicht bestehe, die Stelle des Schlachthofdirektors nicht

mit einem Tierarzt, sondern mit einem Bureaubeamten zu besetzen.

Schon in voriger Nr. (S. 116) konnte eben noch kurz mitgeteilt werden,

daß der lierr Oberbürgermeister diese Mitteilung entschieden dementiert

hat. Zur Vervollständigung soll heute das Schreiben des Herrn Ober

biirgermeisters wörtlich mitgeteilt werden. Es lautet:

„Der verehrlichen Redaktion kann ich nicht umhin, meine größte

Verwunderung über den die Besetzung der hiesigen Schlachthof

direktorstelle betreffenden Artikel in Nr. 6 der „Berliner Tier

iirztiichen Wochenschrift“ vom 7. Februar 1907, Seite 89, zum

Ausdruck zu bringen. Es ist mir völlig unbegreiflich, wie eine

bedeutende wissenschaftliche Zeitung eine solche Aufsehen erregende

Mitteilung ohne die zuverlässigsten Unterlagen aufzunehmen sich

hat bereit finden lassen.“

„Indem ich bemerke, daß selbstverständlich die wiedergegebenen

Gerüchte über die angebliche Absicht, die Leitung unseres großen

Schlacht- und Viehhofes einem Andern als einem den höchsten An

forderungen genügenden Fachmanne zu übertragen, nicht nur jeglicher

Begründung entbehren, daß ferner innerhalb der städtischenl’erwaltung

in der bezeichneten Richtung niemals irgend welche Organisations

änderungen auch nur erwogen worden sind, bitte ich um Angabe der

Quelle, der die „Tierärztliche Wochenschrift“ diese Düpierung ver

dankt, und um eine Berichtigung, und zwar so schnell wie möglich,

da unter der weiteren Verbreitung derartiger aus der Luft gegriffen“

, und Freude.

lichen Schlachthofdirektor.

 

Behauptungen die dringend erwünschte baldige Besetzung der hiesigen

Vakanz auf das Empfindiichste beeinträchtigt wird. Zu einer Schonung

des Verbreiten der oben bezeichneten Gerüchte dürfte die Redaktion

um so weniger Veranlassung haben, als die jeglichen Grundes ent

behrendc Hineinziehung der Person des Bureauvorstehers, dem die

unter den obwaitenden Verhältnissen ganz besonders schwierige

und verantwortliche Bearbeitung an der Zentralstelle obliegt,

deutlich gehiissige persönliche Motive erkennen läßt, denen zur

Betätigung zu verhelfen einer angesehenen Fachzeitschrift gewiß,

fern liegen muß.“ Funck.

Dem Verlangen, den Gewührsmann zu nennen, konnte natürlich

nicht entsprochen' werden, da die Persönlichkeit desselben jede Absicht

der „Düpierung“ unbedingt ausschließt und dann das Redaktions

geheimnis überall als bindend anerkannt wird. Das erwähnte Gerücht

war notorisch unter den rheinischen Tierärzten verbreitet und seine

Mitteilung in der Presse daher selbstverständlich und auch nützlich,

wie die dadurch herbeigeführte Aufklärung am besten beweist. Im

übrigen läßt die ungeschminkte Entrüstung des Schreibens klar er

kennen, daß der Herr Oberbürgermeister selbst auch nicht entfernt

daran gedacht hat, einen Nichttierarzt zum Direktor zu ernennen. Ich

begrüße daher das kategorische Dementi mit besonderer Anerkennung

Hoffentlich findet Eibcrfeld bald einen tüchtigen tierärzt

Schmaltz.

laul- und Klauenseuche.

Nachdem die Maul- und Klauenseuche im schweizerischen

Kanton St. Gallen in größerem Umfange ausgebrochen ist, wird zum

Schutze gegen die Einschleppung dieser Seuche die Einfuhr von

Rindvieh und Ziegen bis auf weiteres verboten.

Das Verbot tritt sofort in Wirksamkeit.

München, den 11. Februar 1907.

Königliches Staatsministerium des Innern.

Dr. Graf von Feilitzsch.

Personalien.

Auszeichnungen: Dem Marstall-Oberveterinär Thiuz‘us-Potsdam ist

der Charakter als Veterinärrat verliehen werden.

Verzogen: Die Tierärzte Raphael Hartmann von Griesheim nach

Wandsbek (Schlesw.-Holst.)‚ Fritz Herta! von Berlin nach Char

lottenburg, Wilmersdorferstr. 150, August Kerslen von Köln nach

Birkenfeld, Gustav Martin von Groß-Umstadt nach Langen bei

Darmstadt, Albert Müller aus Diesen nach Düsseldorf, Charlotten

straße 39 I, Dr. Ulmdö'rfcr von Lehe nach Berlin, Richard Kuh/a

von Praust nach Bentschen (Posen).

Examina: Promoviert: Assistenztierarzt Fischer an der

Veterinärklinik in Leipzig von der philosophischen Fakultät daselbst.

Approbiert: Die Herren Heinrich Rudolf Schmidt aus Freiberg

i. Sa., Reinhold Sieinbach aus Thammenhain bei Leipzig in Dresden,

Albert Müller aus Diesen in Hannover.

In der Armee: Preußen: Versetzt: Die Stabsveterinäre Kröm'g

im Ulan.-Regt. Nr. 9 und büdecke im 2. Garde-Feldart.-Regt. zum

1. April 1907 gegenseitig. — Abgang: Stabsveterinär Tonndorf

im Drag.-Regt. Nr. 2 und Oberveterinär Krüger im Feldart.-Regt.

Nr. 24 auf ihren Antrag mit Pension in den Ruhestand versetzt. '

Im Beurlanbtenstande: Preußen: Befördert: Die Unter

veterinitre der Reserve Zylo (Schroda-Garde), Han'ng (Halle a. S.),

Dr. Albert, Schmidt (III Berlin), zu Oberveterinären des Beurlaubten

standes.

Todesfall: Tierarzt Wilhelm Matthaeus-Putbus.

Vakanzen.

(Vgl. Nr. ö.)

Stellen für ambuiatorlsche Fioisohheschau und Privatpraxis: Ober

In gclheim: Tierarzt. Zuschuß der Gemeinde 400 M., des Vieh

versich.-Vereins 300 M. Gesuche mit Referenzen a. d. Großherzogl.

Bürgermeisterei. -— Pritzerbe: Tierarzt. Fleischbeschau, Trichinen

schau und Ergiinzungsbeschau gesichert. Lohnende Praxis vorhanden.

Meldungen an den Magistrat.
  

Verantwortlich für den Inhalt (oxkl. Insuratentell): Prof. Dr. Sclunnltz in Berlin. —- Verlag uml Eigentum der Verlagsbuchhahdlung von Richard Schuetz in Berlin. —

Druck von W. Büxensteln, Berlin.



Die „boriinsr 'l‘ierärstliche Wochenschrift“ erscheint

wöchentlich im Verlage von Richard Schon: In

Berlin SW. 48, Wilhelmstr. 10. Durch jedes deutsche

Postamt wird dieselbe zum Preise von M. 6,— vierteljähm

lich (M. 4,88 flir die Wochenschrift, 12 Pi‘. für Bestcllgeld)

frei ins Baus geliefert. (Osterreichischc Post-Zeitungs

Preisliste Nr. 674. Ungarische Nr. 85.)

 

Berliner

Origiualbeitrlge werden mit 50 )ik.‚ in Potituts mit

N llk. für den Bogen honoriert. Alle Manuskripte,

Mitteilungen und redaktionellen Anfragen beliebe man

zu senden an Prof. Dr. Schmsltz, Berlin, Tierlrzt

liebe Hochschule, NW., Lulsenstrsße 56. Korrekturen,

Rezensions-Exernplsre und Annoncen dagegen an die

Verlagsbuchhandlung.

 

Tierärzfliche Wochenschrift
Redaktion:

Professor Dr. Schmaltz-Berlin

Verantwortlicher Redakteur.

De Bruln Dr. Jell Vetcrinärrat Dr. Lothes Prof. Dr. Peter Veterinärrat Peters Veterinärrat Preulie Dr. Richter

Professor Kreistierarzt Depsrternenutiersrzt Kreistierarzt Dspsrtementstierarzt Depsrlcmeutstiersrzt Professor

Utrecht. Charlottenburg. Cöln. Angermiinde. Bromberg. Danzig. Dresden.

Rleck hieddlat Dr. Reeder Dr. Schlegel Dr. i. Schmidt Reg-Rat Dr. Vogel Zündel

Schlachihot‘direktor Professor Professor Professor Lnndestiersrsi. v. Bayern Krelstienrst

Breslau. Dresden. Dresden. München. Millhausen LEFreiburg i. Br.
  

Jahrgang 1907.

 

Ausgegeben am 28. Februar. _
 

Inhalt: Kleinpaul: Enzootische Leberentziindung der Ferkel. —- Schade: Über das Antiseptikum Parisol. —— Referate:

Brcuer: Über Buffeltuberhulose. — Sen'drail: Über die Anästhesie des Pferdes und Hundes mittelst intraperitonealer (‘hloral

hydratinjektionen. — Dittmer: Klinische‘Untersuchungen über die Wirkung des Lokaianästhetikums Alypin beim Pferd. -—

Jakob: Die perkutane Anwendung von Jothion. — Zur Behandlung von Herpes tonsurans. — Jarmatz: Zerreißung des

Fesselbeinbeugers. — Ruptur der Vena axillaris. —— Kranich: Zur Methodik der Bestimmung von Fett und Fettsäuren im

Blute. — J oest: Studien über Echinococcen- und Cysticerkenfiiissigkeit. — Griglio: Der Gehalt an Bakterien in den normalen

Echinococcusblasen. — J eß: Wochenflbersicht über die medizinische Literatur. — Tagesgeschlchte: Medizinalministerium und

Vcteriniirabtcilung. —- Verschiedenes. — Bücheranzeigen und Kritiken. — Personalien. — Vakanzen.
 

Enzootische Leberentzündung der Ferkel.

Von Vcterinärrat Kleinpaul-Johauuisburg.

Eine seuchenhaft auftretende Leberkrankheit bei Schweinen,

die so ungemein häufig vorkommt, über die man aber in der

tierärztlichen Literatur verhältnismäßig wenig findet, ‚ist die

swoofische L°P.?F?!l%fii!~ii’‚~li%~. .1°1‘„~r‘ri~te.die‚Tierärzte daher

zur Forschung nach der Ursache derselben anregen, um hierdurch

vielleicht Mittel zur Bekämpfung dieser die Schweinezucht

schwer schädigenden Erkrankung zu finden. Diese Seuche habe

ich bereits seit 20 Jahren beobachtet. Während sie sonst.nicht

seuchenartig auftrat, beobachtete ich in den letzten Jahren,‘

besonders 1905 und 1906, eine ganz enorme Verbreitung dieser

Seuche. Vorweg möchte ich bemerken, daß die enzou_tische

Leberentziindung der Ferkel nicht etwa neuerdings aufgetreten

ist, sondern daß sie eine Erkrankung ist, die älteren Tierärzten

ebenfalls schon bekannt war. Sommer war wohl der erste,

der auf diese Erkrankung der Ferkel aufmerksam machte, wie

es aus der Kochschen Enzyklopädie der gesamten Tierheil-.

kunde im IV. Band, Seite 351, auch aus dem Therapeutischeri

Handlexikon von Koch, Seite 488, hervorgeht.

Im Kreise Johannisburg Wurden von der enzootischen Leber

entzündung Ferkel im Alter bis zu sechs Monaten betroffen.

Im Gegensatz zu Koch, „Therapeutisches Handlexikon“, habe

ich die Leberentziiudung auch bereits bei nur drei Wochen

alten Ferkeln beobachtet. .

Die Tiere, die an der Leberentziindung erkranken, zeigen

folgende Krankheitserscbeinungen: Sie versclunähen vollständig

das Futter, liegen viel auf dem Bauch, welcher stark geschwollen

ist. Oft schreien die Ferkel ohne jede äußere Veranlassung,

springen auf, fallen um 1md sind bald tot, oder die Schweine

beruhigen sich und legen sich wieder hin. Zuletzt beginnen die

Ferkel beim Gehen zu wanken, machen ganz schwankende Be

wegungen und sind dann plötzlich tot. Nicht selten findet

man, daß die Haut solcher Tiere entweder stellenweise oder

allgemein ganz blaurot gefärbt ist, so daß oft die Leute

 

Rotlaufverdacht aussprechen. Bei der Sektion‘ findet man

häufig, daß beim Öffnen der Bauch- und Brusthöhle sich eine

geringere oder größere Menge klarer, schwach gelblicher

Flüssigkeit entleert. In allen Organen der Bauch und Brust

höhle besteht starke Stauungshyperämie. So ist auch nicht

selten die Milz infolge Stauung geschwollen. Bei dieser

Schwellung springen die Milzfollikel ‘ nicht-hervor. Die Leben

ist in den ganz akuten Fällen geschwollen, zeigt unter der

Leberkapsel unzählige punktförmige und flächenhafte Blutungen.

Auf dem Leberdurchsclmitt erblickt ‘man überall zahlreiche

blutige Zerfallsherde, die punktf'örmig,_ meist aber so groß wie

Erbsen und größer sind. Die einzelnen Zerfallsherde k‘onfiuieren

auch mit einander. Auch findet man nicht selten große weiße,

flächenartige Stellen oder Züge im Leberparenchym, die‘eine

weiche Konsistenz besitzen, undwelche in Farbe und Konsistenz

ähnlich sind der weißen Hepatisation um einen Rotzknoten in

der Lunge. ‘ '

Bei der chronischen Form ist die Leber etwas verkleinert.

Die Leberoberfläche ist höckrig, wie mit unzähligen Warzen

besäet. Oft haben sich solche Höcker zu brombeerähnlichen

Gebilden vereinigt (Schuhzweckenleber). Zwischen den Höckern

erblickt man harbige Züge, welche sich oft zu Flächen aus

breiten. Die Farbe einer solchen Leber ist verschieden. Meist

sieht sie gelb aus und zeigt zahlreiche weiße oder graue, braun

rote und gelbbraune Flecken, so daß die Leberoberfläche ganz

marmoriert gefärbt erscheint. Die Konsistenz‘ dieser Leber ist

derb. Auf der Schnittfläche ist die Leber muskatnußfarbig.

Die Tiere lassen im Leben häufig ein gewisses‚Kümmeru er’

kennen. Oft kommen aber auch größere Tiere zur Sektion, die

gut genährt waren. Diese Leberentziindung hat im Jahre 1906

ungeheure Opfer gefordert, mehr als die Schweineseuche. In

einem Dorfe allein sind über 200 Ferkel dieser Krankheit er{

legen. Es ist vorgekommen, daß ‚alle Ferkeleiner 'Besitzun'g

daran starben. Oft kamen auch ganz vereinzelte Todesfälle

vor. ‚Wie schon Semmer schreibt, sind in den Leberzel‚lrln



132 BERLINER Tl ERÄRZTLICHE WOCHENSCHRIFT.

viele Coccen nachzuweisen. Der Ansteckungsstofi' muß meiner

Ansicht nach an die Örtlichkeiten gebunden sein, und die'Ferkel

müssen ihn in ihrer frühesten Jugend aufnehmen. Manchmal

findet man neben der Leberentzündung eine schwache Darm

entzündung, in den meisten Fällen besteht nicht einmal ein

Darmkatarrh, so daß die Leberentzündung nicht etwa auf den

eventuell vorhandenen Darmkatarrh zurückgeführt werden kann.

Dazu kommt noch, daß die Veränderungen der Leber zu eigen

artig sind. Es mag wohl deswegen diese Leberentzündung

mehr zur Beobachtung kommen, weil in neuerer Zeit mehr

Sektionen zwecks Feststellung der Schweineseucheu gemacht

werden. Auch werden jetzt sehr viele Entschädigungsanspriiche

für krepierte Schweine gestellt, welche gegen Rotlauf geimpft

waren. Besonders in letzterem Falle habe ich die Leber

entzündung oft zu Gesicht bekommen. Bemerken möchte ich

aber gleich, daß ebenso Ferkel an Leberentzündung eingehen,

die nicht gegen Rotlauf geimpft waren. Seit einigen Jahren

habe ich oben beschriebene Lebern an das hygienische Institut

der Tierärztlichen Hochschule in Berlin zwecks Untersuchung

eingesandt.

über das Antisepticum Parisol.

Von Amtstierarzt Schade.

Bakteriologische Untcrsuchungsresultutc, welche Dr. Niemann,

Dr. Aufrecht, Dr. B. Müller und Dr. Schwinning mitteilten,

veranlaßten mich, das Parisol anzuwenden und toxikologische Ver

suche damit anzustellen. Bereits in der Nummer 40, Jahrgang 1904,

dieser Zeitschrift, hat Dr. Luginger seine klinischen Beobach

tungen bei der Anwendung des Parisols, welche durchweg günstig I

lauten, veröfientlicht.

Nach Angabe der Fabrikanten (Bense & Ricke, Einbeck) ist

das Parisol ein Kondensationsprodukt von Formaldehyd und der

l’henolgruppe. Es wird in zwei Formen, als reines und als tech

nisches Parisol, in den Handel gebracht. -Der Preis für 1 Kilo be

trägt. 8 M. (5 Kilo kostet!’ 14 M.), für 1 Kilo technisches Parisol

1,75 M. Das „technische Parisol“ enthält im Gegensatz zum reinen

Parisol kleine chemische Unreinlichkeiten, die beim reinen Parisol

durch öftcre Rektifikationen entfernt sind. Das technische Parisol

soll zur Desinfektion von Stallungen usw. und zur Desodorisation

von organischen Abfällen dienen. Nachstehendc Beobachtungen und

Versuche beziehen sich lediglich auf reines Parisol. Technisches

Parisol habe ich nur bezüglich seiner Wirkung als Desodorans ge

prüft und festgestellt, daß es hervorragende desodorisierende

Eigenschaften besitzt, die seine Verwendung auf Schlachthöfen usw.

empfehlen. _

Parisol --ist eine gelbliche, klare, etwas ölige Flüssigkeit von

einem spezifischen Gewicht von 1,0 y alkalischer Reaktion. Der

Geruch erinnert an den des Formalins. In destilliertem Wasser

ist es schon bei gewöhnlicher Temperatur klar löslich, mit kalk

haltigem Wasser bildet es durch Ausfällung von Kalkseifeu bläu

licbe Lösungen, deren Wirkung durch die Ausfüllung nicht be

einträchtigt ist. Jedoch empfiehlt es sich bei Verwendung von

kalkhaltigem Wasser zu Lösungen, diese vor jedesmaligem Gebrauch

frisch herzustellen, da die ausgeschiedenen Kalkseifen doch möglicher

weise bei längerem Stehen zersetzend einwirken könnten. In Alkohol,

Äther und Glyzerin ist Parisol leicht löslich, in Kollodium und

Chloroform ist es unlöslich und bildet mit diesen Flüssigkeiten

Niederschläge. Mit Fett, Paraffinsalbe, Vaseline und Lanolin läißt

sich Parisol gut zu Salben wrreiben und mit Acid. boric. und Ampl.

tritic. zu Pulvern vermischen.

Nach den Mitteilungen des Dr. Niemann, ehemaligem

Assistenten am Hygienischen Institut der Universität Berlin, hebt

einprozentige wässerige Parisollösung das Wachstum des Staphylo

 

coccus pyogen. aureus bei einer Einwirkung von zehn Minuten, das

Wachstum der Tuberkelbazilleu nach sieben Minuten, das Wachs

tum der Bazillen der Schweinepest und das der Typhusbazillen

nach fünf Minuten und das Wachstum der Rotlaufbazillen nach

einer Einwirkung von vier Minuten auf. Dr. Aufrecht prüfte die

Wirkung des Mittels auf Typhusbazillen, Tuberkelbazilleu, Strepto

cocc., pyogencs, Staphylococc., pyogenes aureus und das Bac

terium coli. Er bestätigte die Niemannschen Untersuchungs

resultate und fand, daß der Streptococcus pyogenes durch ein

prozentige Lösungen nach einer Einwirkung von zehn Minuten und

das Bacterium coli durch 0,5 prozentige Lösungen nach zwei

Minuten abgetötet wurden. Dr. B. Müller (Die ärztliche Praxis,

Nr.2i/22, 15. November 1905 — Die Verwendung des Parisol in

der Chirurgie) verwendete zu seinen Versuchen 0,1, 0,5, 1,0, 3,0

und 5,0prozentige Lösungen, und stellte mit gleich starken Lösungen

von Lysol und Acid. carbolic. und mit Sublimatlösungen gleiche

Versuche an, um Vergleiche der Mittel miteinander ziehen zu können.

Ähnliche vergleichende Versuche hat auch Dr. Aufrecht angestellt,

doch sind die Müllerschen Prüfungen die weitgehenderen. Die

Ausführung erfolgte (wie bei Dr. Aufrecht) in ‘der Weise, daß von

einer Öse, welche Oberflächenkulturen der betreffenden Mikro

organismen entnommen war, in flüssigem Blutserum Auf

schwemmungen hergestellt wurden. Von diesen Aufschwemmungen

wurden je drei Ösen voll mit 10 ccm Parisol von verschiedenen

Konzentrationen vermischt. Die in den Thermostaten gebrachten

Mischungen wurden nach bestimmten Zeitintervallen mit verflüssigtem

Glyzerinagar vermischt und zu Plattenkulturen ausgegossen. Zur

Kontrolle wurden in gleicher Weise nicht desinfizierte Platten

kulturen hergestellt. Da bakteriologische Untersuchungsresultate

die Diguität eines Antiseptikums mit am besten illustrieren, sind in

folgenden Tabellen die Müllerschen Feststellungen mitgeteilt.
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+ bedeutet Wachstum der betreffenden Bakterienart.

)< bedeutet deutliche Entwicklungshemmung.

— bedeutet Abtötung.

Das Parisol besitzt nach diesen Versuchen starke bakterizide

Wirkungen, welche die der zum Vergleich herangezogenen Anti

septika meist weit übertreffen.

Dr. Schwinning (Deutsche tierärztl. Wochenschrift Nr. 11,

1906) übergoß Agarplatten, auf welchen Milzbrandsporen gezüchtet

waren, mit verschiedenprozentigen Parisollösungen und übertrug

von den Platten entnommenes Kulturmaterial nach Verlauf von

verschiedenen Zeiträumen auf Syrupagarröhrchen, um dort ein event.

Wachstum zu beobachten. Durch diese. Versuche wurde festgestellt,

daß Parisol mit Sicherheit Milzbrandsporen abzutötcn vermag und

zwar in 5- und 7prozentiger Verdünnung nach 2 Stunden, in

10prozentiger Verdünnung nach 1 Stunde, in 20prozentiger Ver
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dünnung nach 25 Minuten und in 30prozentiger Verdünnung nach

15 Minuten. Das Parisol zeigt demnachsowohl auf die als die

widerstandsfähigsten bekannten Bakterien (Müllersche Versuche)

wie auch auf die sehr resistenten Anthraxsporen eine energische

abtötende Wirkung.

Ein für die tierärztiiche Praxis als gutes Antiseptikum zu be

zeichnendes Mittel muß jedoch noch weitere Eigenschaften als

experimentell nachgewiesene stark bakterizide Wirkungen besitzen.

Vor allem scheint mir nötig, daß das Mittel seine keimtötendc

Kraft nicht nur im Reagensglas, sondern auch bei der Anwendung

in der Praxis zeigt, denn theoretische Prüfung und praktische Er

probung sollen bei der Begutachtung eines neuen Mittels heran

gezogen werden.

Weiter soll ein empfehlenswertes Mittel relativ ungiftig und frei

von unbequemen und unangenehmen Nebenwirkungen sein; es darf

auch unverdünnt nicht ätzen und die zur Anwendung kommenden

Verdünnungen sollen keinen starken, leicht übertragbaren Geruch

besitzen. Daß der Bezugspreis in Anbetracht des in der ticrärzt

lichen Praxis oft sehr mit in Frage kommenden Kostenpnnktes und

des erheblichen Verbrauches bei Stalldesinfektionen und dergleichen

wegen kein hoher sein darf, muß bei der Bewertung eines Mittels

bezüglich seiner praktischen Bedeutung für die Veterinärmedizin

mit in Erwägung gezogen werden. Bei einer Prüfung des Parisols

in den angegebenen Richtungen sind folgende Tatsachen zu be

rücksichtigen.

Bei den mehr oder weniger stark verunreinigten und meist mit

Gewebszertrümmerung in größerer oder geringerer Ausdehnung ver

bundenen Verwundungen, wie sie in der Regel in der Veterinär

chirurgie zur Behandlung gelangen, wird ein Antiseptikum be

sonders dann eine hervorragende Wirkung entfalten, wenn es neben

starker bakterizider Kraft die Fähigkeit besitzt,_ nicht nur in die

eventuell durch Kunsthilfe zugänglich gemachten Höhlen und Ans

buchtungen einer Wunde, sondern auch in die Gewebe selbst tief

einzudringen, um auf dorthin gelangte Mikroorganismen ein

zuwirken. Dr. Luginger beobachtete bei der Anwendung des

Mittels in der tieriirztlichcn Praxis eine gute Tiefenwirkung, ‘und

auch Dr. Müller stellte durch die Erprobung des Parisols

in der ärztlichen Praxis fest, daß dasselbe leicht und tief

in die Gewebe eindringt. Auch geht das Parisol mit dem Zellen

eiweiß keine die bakterizide Kraft störenden Verbindungen ein. Auf

Eisweißlösungen wirkt Parisol nicht koagulierend. Die hervorragende

Tiefenwirkung veranlaßt Dr. Müller, das Parisol als „ganz vor

zügliches Desinfektionsmittel der Hände“ zu bezeichnen, wenn es

darauf ankommt, dieselben vor Operationen tunlichst steril zu

machen. Dr. Müller verfährt bei der Desinfektion der Hände

folgendermaßen: Nachdem er die Hände wie auch sonst üblich mit

Seife und heißem Wasser abgebürstet hat, wäscht er sie zunächst

zwei Minuten in Alkohol und dann mit einem stark mit: Äther

gefülltem Tupfer. Hierauf bürstet und wäscht er die Hände noch

mals während 5—10 Minuten in einem Becken mit 5prozentigem

Parisolwasser, wobei das Parisolwasser einmal durch neues ersetzt

wird. Das Parisol schädigt nach den Müllerschen Beobachtungen,

die ich aus eigener Erfahrung bestätigen kann, die Haut nicht. Es

bedeutet dies einen großen Vorzug vor dem Sublimat, welches

bekanntlich die Haut brüchig und spröde macht, so daß bei häufiger

Anwendung desselben die Hände oft rissig und wund werden. Diese

Schrunden an den Händen können aber recht leicht Infektionen er

möglichen. Dr. Müiler hat durch Versuche festgestellt, daß aus

Hautstückchen, welche von verschiedenen Stellen der in der an

gegebenen Weise desinfizierten Hände entnommen waren, Bakterien

nicht gezüchtet werden konnten. Bei den zu toxikologischen

Zwecken vorgenommenen (später erwähnten) Bädern von Hunden in

Parisollösungen konnte ich feststellen, daß 5prozentige Lösungen

einen irgendwie schädigenden Einfluß auf die menschliche Haut

nicht ausüben, trotzdem die Hände des mit dem Baden der Hunde

Beauftragten oft 15 Minuten und länger mit den Lösungen in Be

rührnng blieben. _

Am besten ist die praktische Brauchbarkeit und Bedeutung

des Parisols für die Veterinärmedizin durch die bei seiner An

wendung gemachten Beobachtungen ersichtlich. Außer der schon

erwähnten Dr. Lugingersehen Veröffentlichung beweist eine ganze
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- vorgenommen.

-hielt ich nicht für notwendig, denn für die Praxis dlirften 1- bis

Reihe von Zuschriften seitens Kollegen, welche die Mittel praktisch

erprobten, an die Fabrikanten die guten Wirkungen und Eigen

schaften. Nach den vorliegenden Mitteilungen wurden mit Parisol

in der Wundbehandlung beachtenswerte, zum Teil sogar hervor

ragende Resultate erzielt (Dr. Luginger, Neuser, Beschorner,

Hintzen, Spaeth, Bartke, Dr. Seybold, Schneiderheinze,

Schumm). Auch ich konnte bei der Verwendung einprozentiger

Parisollösungen in der Wundbehandlung bei zum Teil recht kom

plizierten Verletzungen (z. B. bei ‚der Quetschwunde an dem Fuß

ende eines Hundes, welche mit Knochenzersplitterungen und Gelenk

eröffnungen verbunden war) sehr gute Erfolge beobachten. Be

sonders beachtenswert erscheinen mir mehrere relativ schnelle

Heilungen von Schnenscheidenabszessen, Sehnenscheidenwunden

und Widerristfisteln, welche in den Mitteilungen erwähnt werden.

Außer bei der Wundbehandlung werden sehr gute Erfolge mit

Parisol bei Erkrankungen der Gebännutter und der Geburtswege

mitgeteilt (Beschorner, Spacth‚ Döhrmann, Dr. Seybold,

Dralle, Dr. Hofmann, Fieweger, Storch, ltößner, Marek).

Mehrere Beobachter heben hervor, daß nach Uterusausspülungcn

Drängen oder Pressen nicht auftrat; sie betonen ferner, daß die

Heilung von Gebärmutterentzündungen schneller eintrat, als bei

Verwendung von Kreolin, Bazillol, Lysol usw. (Dr. Luginger,

Döhrmann, Dralle); auch wird die stark desodorisierende Wirkung

gelobt. Meist fand_ das Mittel in einprozentigen Lösungen An

wendung. Weiter bewährte sich das Parisol bei der Behandlung

derEkzeme der Hunde (Spaeth, Schneiderheinze und eigene Be

obachtung), und bei Euterentzündungen (Dr.Luginger, Dr.Nörner);

bei den Euterentzündungen fand es in Salbenform Anwendung.

Dr. Luginger sah weiter bei einem Pferde durch Anwendung

einer dreiprozentigen Parisolvaselinsalbe eine auffallend schnelle

Heilung einer durch Zerrung der Fesselkronbeinbitnder hervor

gerufenen Lahmheit eintreten. Hengst verwendete Parisol

(0,3 : 100 aqua) mit sehr gutem Erfolge bei Geflügeldiphtherie.

Außer den erheblichen bakteriziden Wirkungen ist die stark

desodorisierende Eigenschaft des Parisols beachtenswert. Bei allen

übelriechenden Exsudaten usw. verdient es deshalb auch aus diesem

Grunde Anwendung. Dr. Aufrecht hat experimentell nachgewiesen,

daß durch 0,5 proz. Parisollösung die Fäulnisbakterien innerhalb

einer Einwirkungsdauer von fünf Minuten getötet wurden. Dr. Müll c r

(Die ärztliche Praxis, 15. XI. 1905, Nr. 21 und 22) stellte durch mikro

skopische Untersuchung des Hames eines an starker Bakteriurie

—Leidenden fest, daß die lebhafte Bewegung der in dem Harn zahl

reich vorhandenen Bakterien, Stäbchen usw. durch Zusatz von

5proz. Parisol zum Harn aufgehoben wurde, und zwar nach einer

Einwirkungsdauer von drei bis zehn Minuten. Auch hatte der

höchst stinkende Harn zehn Minuten nach Zusatz des Parisols

keinen üblen Geruch mehr. -

Betreffs der von den Fabrikanten angegebenen Ungiftigkeit

hielt ich es für wünschenswert, das Mittel bezüglich seiner toxiko

logischen Eigenschaften zu prüfen.

Es war von vornherein anzunehmen, daß bei einem Mittel mit

so energischen bakteriziden Eigenschaften nur eine relative Un

giftigkeit in Frage kommen könne. Denn nach dem Zustande

kommen der Wirkung der Antiseptika zu urteilen, dürften absolut

ungiftige Mittel eine stärkere desinfizierende Kraft nicht besitzen.

Zunächst suchte ich festzustellen, ob durch Bäder irgendwelche

Krankheitserscheinungen auftreten können. Zu den betreffenden

Versuchen wurden zwei Hunde benutzt, ein schwarzer Dachshund

bastard, weiblichen Geschlechts, ca. 6 Jahre alt, 8,5 Kilo schwer,

und ein brauner Wachtelhundbastard, mit weißer Brust, männlichen

Geschlechts, ca 2 Jahr alt, 5,3 Kilo schwer. Diese Hunde wurden

wiederholt in Parisollösungen verschiedener Konzentration gebadet.

Es wurde mit 2proz. Lösungen begonnen und da Krankheits

erscheinungen nicht auftraten, schließlich Bäder in 5proz. Lösungen

Die Konzentration der Lösungen weiter zu steigern,

2 proz. Bäder völlig genügen. Vor den Bädern und eine halbe Stunde,

2Stunden und 128tunden nach den Bädern wurde die Körpertemperatur

per rectum gemessen und die Zahl der Pulsc und Atemzüge fest

gestellt. Außerdem wurden die Hunde ständig auf ihren Gesundheits

zustand beobachtct. Die Bäder wurden in der Weise ausgeführt,

 
daß die aus der Badflüssigkeit hervorragenden Körperteile (Kopf

und Hals) fortwährend mit derselben überspült wurden. Die Hunde

verblieben je 15 Minuten in den mit 30° (‘‚ warmem Wasser her

gestellten Lösungen. Nach keinem der Bäder, bei denen, wie schon

erwähnt, als höchste Konzentrationen öprozentige Lösungen Ver

wendung fanden, trat eine krankhafte Steigerung der Rektal

temperatur oder Pulsfrequenz und der Atmung ein; auch waren

keinerlei Störungen des Allgemeinbcfindens wahrzunehmen. Er

wähnen möehtc ich, daß die 5prozentigen Lösungen einen starken

Formalingeruch hatten, der aber den Hunden nach dem Baden

nicht anhaftete. Im Gegenteil waren die Hunde nach den Bädern

frei von jedem Geruch, namentlich auch von dem lästigen „Hunde

geruch“, der sonst bei dem langhaarigen Wachtelhundbastard sich

öfters unliebsam bemerkbar machte. An den Händen des das

Baden Ausführenden verursachten die 5prozentigen Lösungen

an kleinen Rißwunden brennendes Gefühl; die intakte Haut

wurde in keiner Weise irritiert. Weiter prüfte ich das Ver

halten des Parisols zur äußeren Haut auf folgende Weise.

Auf die weiße Brust des Wachtelhundbastard wurden 30 Gramm

unverdiinntes Parisol mittelst Wattebausch nachhaltig eingerieben.

Der Hund suchte unmittelbar nach dem Einreiben die betreffende

Stelle zu scheuern und rannte hin und her. Allmählich ließen die

Aufrcgungserscheinungen nach und nach Verlauf von zehn Minuten

zeigte der Hund keinerlei abnormcs Benehmen mehr. Es traten

weder irgendwelche Störungen des Allgemcinbetindens noch Ent

zündungserscheinungen an der eingeriebenen Stelle auf; auch eine

spätere Schrumpfung oder stärkere Abschuppung der Haut oder

Haarausfall war nicht zu bemerken. Ich glaube das Hin- und

Herrennen nach der Einreibung weniger auf Schmerzen an der

eingeriebenen Stelle als auf die Belästigung durch den stechenden

Formalingeruch zurückführen zu sollen. Die Haut der Fingerspitzen,

die beim Anfassen der stark durchfeuchteten Watte mit dem unver

dünnten Parisol in längere und innige Berührung gekommen war,

war während zwei Stunden nach dem Einreiben leicht runzlig und

fühlte sich rauh an; Schmerzen traten nicht auf. Auch auf die

Bauchdecken verrieb ich dem Hund Parisol und Spiritus ä 10,0,

ohne daß Krankheitserscheinungen auftraten. Nach einer kurzen

Erregung (Hin- und Herrcnnen, Bellen) zeigte der Hund keinerlei

Störungen des Allgemeinbefindens. Zwischen Skrotum und Bauch

decken entstand eine leichte Hautentzündung, da dort wohl bei

dem ‘während des Einreibens in der Rückenlage befindlichen Hunde

eine längere Einwirkung sich dort ansammelnder Flüssigkeiten

stattgefunden hatte. Schließlich prüfte ich die Einwirkung des

Parisols auf die Haut, indem ich es in Form eines Linimentes an

wandtc Parisol, Sapo viridis a_a 50,0,’ Spiritus 100,0 wurden bei

dem Dachshundbastard, über den ganzen Körper verteilt, eingerieben.

Während des Einreibens trat der stechende, formalinartige Geruch

hervor, der sich bei Verwendung größerer Mengen unverdünnten

Parisols immer zeigt. Er veranlaßte Tränen der Augen und leichten

Hustenreiz. Der Hund wurde nach der Einreibung unruhig, rieb

sich auf dem Erdboden und an den Wänden und nieste wiederholt.

Nach einer Einwirkung von fünf Minuten wurde das Liniment

mittelst warmen Wassers ausgebadet, und ‘der Hund zeigte hierauf

kein abnormes Benehmen mehr. Störungen im Allgemeiubefinden

wurden nicht beobachtet. Veränderungen der vor und nach der

Einreibung festgestellten Rektaltemperatur traten nicht ein.

Die Wirkung des Parisols auf die Haut der Pferde suchte ich .

durch Verreiben von 10 g in der rechten Flankengegend auf eine

ca. handtellergroße Stelle, von der vorher die Haare abgeschoren

wurden, bei einem ca. “jährigen, gutgenä.hrten Schimmelwallach der

Percheronrasse festzustellen. Es traten weder Unruheerscheinungen

noch Veränderungen der Haut an der eingeriebenen Stelle auf.

Aus diesen Versuchen folgt, daß das Parisol selbst in starken

Konzentrationen in Form von Bädern bei Hunden Verwendung

finden kann, ohne daß Irritationen der Haut oder Intoxikationen

eintreten. In Form von Linimenten oder durch Verwendung von

unverdünntem Parisol bei Beschränkung der Einreibung auf einzelne 7

Körperstellen ruft das Parisol weder Störungen des Allgemein

befindens hervor, noch führt es zu nachteiligen Folgen an den ein

geriebenen Stellen. Auf die Haut des Pferdes kann unverdünntes

Parisol verrieben werden, ohne daß Haarausfall zu fürchten ist.
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Es.ist anzunehmen, daß das Parisol in Anbetracht seiner erheb

lichen bakteriziden Eigenschaften auch kräftige antiparisitäre

Wirkungen entfaltet. ‚hieße sich durch Parisolbäder die Bände

erfolgreich behandeln, so würde das Mittel hierbei den Vorzug vor

vielen anderen verdienen. Denn die Gernchsbelitstigung, welche

z. B. mit. Bände oder mit Hautkrankheiten behaftete und mit Teer

derivaten oder dergleichen behandelte Hunde für ihre Umgebung her

vorrufen, ist nicht zu unterschätzen. In'yden Zimmern gehaltene Hunde

werden durch die ihnen anhaftenden Gerüche nicht nur lästig,

sondern übertragen auch die Gerüche auf Gegenstände, mit denen

sie in intensivere Berührung kommen. Wie schon erwähnt, ist

selbst ganz kurze Zeit nach einem Parisolbad oder auch

nach Verreibung unverdünnten Parisols auf die Haut keinerlei

Medizingeruch mehr wahrnehmbar und die desodorisierende

Wirkung des Parisols bedingt weiter eine Aufhebung des den

Hunden etwa anhaftenden Geruches der Hautsekrete usw. Trotz

mannigfacher Bemühungen war es mir in den Monaten, seitdem ich

Versuche mit Parisol anstelle, nicht möglich, einen räudekranken

Hund zur Erprobung des Mittels in der Räudebehandlung zu cr

werben.

Die Giftigkeit des Parisols bei einer Verabreichung per os

suchte ich durch Versuche mit Kaninchen festzustellen. Außer

anderen Gründen veranlaßte mich zur Wahl dieser Tierart der Um

stand, daß von den meisten Desinfektionsmitteln die tödliche Dosis

pro Kilo Körpergewicht für Kaninchen bekannt ist, so daß sich Ver—

gleiche leicht ziehen lassen. Um bei der Applikation Lokal—

wirkungen zu vermeiden, gab ich das Parisol mit Mucilago Gummi

arabici (Gummi arabic. 1,0, Aqua 2,0) und mittelst Schlundsonde.

Vor dem Eingeben und zwei Stunden nach demselben wurde die

Rektaltemperatur gemessen. Außerdem wurden die Tiere bezüglich

ihres Gesundheitszustandes (Appetit, Darmentleerungen, Atmung,

Allgemeinbefinden) beobachtet. Es wurden 18 Versuche angestellt

und zwar mit älteren und mit jüngeren Tieren (das Gewicht der

selben bewegte sich innerhalb der Grenzen von 1770 bis 3060 g).

Ich begann mit Dosen von 1,5 g pro Kilo Körpergewicht und

steigerte sie bis 2,35 g. Durch diese Dose trat der Tod ein.

‘Jedes Tier wurde in der Regel nur zu einem Versuch verwendet.

Nur bei fünfen gab ich zirka sieben Wochen nach dem Eingeben

von niederen Dosen, welche ohne Störung vertragen worden waren,

größere Dosen, verwendete also diese fünf Kaninchen zu zwei

Versuchen. Bei Gaben von 2,0 g pro Kilo Körpergewicht traten

Krankheitserscheinungen auf. Diese bestanden in Appetitmangel,

verminderte Lebhaftigkeit, lockere Darmentleerungen und gering

gradige Temperaturerhöhungen (bis 39,5 U). Sie hielten 4-.-5 Tage

an und verschwanden allmählich wieder, die Körpertemperatur war

in der Regel vom vierten Tage an wieder nonnal. Bei einer Dose

von 2,35 g pro Kilo Körpergewicht trat nach eintägiger Krankheits

dauer (Temperaturerhöhung bis 40,0 °, aufgehobene Futteraufnahme

und Abgeschlagenheit) der Tod ein. Ein Tier erkrankte nach einer

Gabe von 2,4 g pro Kilo Körpergewicht erheblich, erholte ich

jedoch nach sechstägigcr Krankheitsdauer wieder und blieb während

einer längeren Beobachtungsdauer (zirka vier Wochen) gesund.

Durch die Sektion war bei den gestorbenen Tieren Magendarm

entzündung festzustellen. Die Magenschleimhaut war in ihrer ganzen

Ausdehnung ziemlich gleichmäßig verändert, während eine Darm

entzündung in der Regel nur im Anfangsteil des Dünndarms vor

handen war. Außer leichter parenchymatöser Herzdegeneration

waren Veränderungen anderer Organe nicht vorhanden. Die tödliche

Dosis pro Kilo Körpergewicht für das Kaninchen ist demnach

2,35 g. Wird in Erwägung gezogen, daß bei Kreolin die tödliche

Dosis bei 1,1 g und bei der Karbolsäure gar bei 0,3 g pro Kilo

Körpergewicht liegt, so ist die Giftigkeit des Parisols als eine

relativ geringe zu bezeichnen.

Die in der Praxis erzielten sehr günstigen Resultate, die

experimentell nachgewiesene energische bakterizide Wirkung, die

relative Ungiftigkeit und die sonstigen Eigenschaften des Mittels

(Löslichkeit in Wasser, Geruchlosigkeit der zur Anwendung

kommenden Lösungen, sparsamer Verbrauch, stark desodorisierende

Wirkung) fordern zur Beachtung und zur weiteren Erprobung des

Parisols auf.

 

Referate

Über Biifl‘eltuberkulose.

Von Veterinärinspektor Albert Breuer-Budapest.

(Hd: szemlo 1907, Nr. l.)

Über die Verbreitung der Tuberkulose bei Büffeln finden

wir in der Fachliteratur nur spärliche Aufzeichnungen. Die

Ursache dieses Mangels kann man teilweise auch darin suchen,

daß man in jenen Ländern, wo man Büffel in größerer Menge

schlachtet, vielleicht weniger Wichtigkeit der Fleischbeschau

oder aber der Veröffentlichung der Ergebnisse der Fleisch

beschau zuschreibt. Außer der von Kanzelmacher in Tiflis

mitgeteilten Statistik sind nähere Angaben über Büffeltuberkulose

aus Süd- und Südosteuropa unbekannt, während in Deutschland,

wo Büffel doch nur ausnahmsweise geschlachtet werden, bereits

einige Fälle publiziert wurden.

Von den in den Jahren 1900 bis 1906 am Budapester

Schlachthofe sezierten 27257 Büffeln fand man bei 50 Stück

(0,18 Proz.) Tuberkulose, und zwar in 47 Fällen (94 Proz.

sämtlicher Fälle) lokale, in 3 Fällen allgemeine Tuberkulose.

Von den 47 lokalisierten Tuberkulosefällen zeigte bei 44 nur

ein einziges Organ und die dazu gehörenden Lymphdrüsen

krankhafte Veränderungen, in 43 Fällen die Lungen und die

peribronchialen Lymphdrüsen und in einem Falle die Kehlgaämgs

lymphdrüsen. In 2 Fällen waren die mesenterialen Lymphdrüsen

und die Leber gleichzeitig erkrankt, endlich in einem Falle hat.

sich die Tuberkulose außer auf die Kehlgangs-, Hals-, und me

diastinalen Lymphdrüsen auf die Leber, Lunge und den dazu ge

hörenden Lymphdrüsen ausgebreitet.

Von den 3 Fällen der allgemeinen Tuberkulose war der

Krankheitsprozeß bei 2 Fällen nur auf die Eingeweide be

schränkt; nämlich bei dem einen Fall fand man außer der

Lunge und. Leber nur in der Milz, bei den anderen auch noch

in den Nieren und perirenalen Lymphdrüsen Tuberkulose

herde von hämatogenem Ursprung. Im dritten Falle. der

allgemeinen Tuberkulose’ war der Prozeß sehr verbreitet; in

sämtlichen Eingeweiden, dann in den Kehlgangs-, Hals-, Hüften-,

Lenden- und perisenalen Lymphdrüsen, in den präpatellaren und

präskapularen Lymphdrüsen, endlich — in diesem einzigen

Fall von allen 50 -— an den serösen Häuten, und zwar sowohl

an den viscellaren, wie an den parietalen Teilen, fanden sich

tuberkulöse Veränderungen vor.

In den Lungen sind meistens die vorderen Lappen angegriffen;

man findet nußgroße oder noch größere, aber wenige, feste

Knoten, deren Schnittfläche grau- oder gelbweiß und viel feuchter

erscheint, als jene bei Rindertuberkulose; Erweichung oder Ver

kalkung dieser Herde wurde bei den bisher beobachteten Fällen

nicht bemerkt. Bei sämtlichen Fällen der Lungentuberkulose

waren die peribronchialen Lymphdrüsen auch angegriffen; sie

sind stark angeschwollen, hühnerei- bis faustgroß, von derber

Konsistenz und an ihrer Schnittfläche sieht man jene, in der

Lunge befindliche, ähnliche, käsige Herde.

Die übrigen erkrankten Lymphdrüsen sind gleichfalls stark

angeschwollen und besitzen neben kleineren, manchmal ver

kalkten Knoten meistens auch größere käsige Herde.

Hämatogene Tuberkeln findet man immer nur in kleinerer

Anzahl in den Eingeweiden, diese sind haselnuß- bis walnußgroß

und in allen Fällen verkäst.

Die Tuberkulose der serösen Häute zeigte in dem einzigen

beobachteten Falle ein ähnliches Bild, wie die Perlsucht. beim

-‘l=*
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Rind; beide Lamellen des Brust- und Bauchfells sind mit grau

roten, höckrigen, teils gewölbten, festen Neubildungen bedeckt,

deren Schnittfläche in reichliche Bindegewebshautsubstanz ein

gebettet, kleinere bis größere käsige oder verkalkte Tuberkeln

zeigt.

Dr. Zimmermann.

Über die Anästhesie des Pferdes und Hundes

mittelst intraperitonealer Chloralhydratinjektionen.

Von Professor Sendrail.

(Revue de Toulouse, l. Januar 1907.)

Da die intravenösen Chloralhydratinjektionen für unsere

Haustiere zu ihrer Anästhetisierung zu gefährlich, die rektalen

Infusionen dagegen ziemlich unzuverlässig sind, so hat Verfasser

bei Pferden und Hunden die intraperitonealen versucht.

Ganz oben in der Flanke sticht er einen durch einen

Kautschukschlauch mit einem Trichter verbundenen Trokar

durch die Bauchwand hindurch, und läßt durch denselben die

Chloralhydratlösung in die Bauchhöhle hineinfließen. Da die

Därme dem Trokar ausweichen, so ist keine Gefahr vorhanden,

sie zu verletzen.

 

Das Chloralhydrat muß beim Pferd und Hund in zehn

prozentiger Lösung injiziert werden.

dem Körpergewicht und zwar beim Pferd zu 1 g auf 10 kg

des letzteren berechnet, so daß sie zwischen 25 und 75 g be

tragen dürfte.

gewichts, und dürfte sie infolgedessen zwischen 2 und 12 g

liegen. Von solchen Dosen in der angegebenen Proportion

sind üble|_Zufli.lle nicht zu befürchten. " l y H ‘

Längstens zehn Minuten nach der Injektion legt sich das

Tier, ohne daß ein Erregungsstadium vorangegangen wäre,

gestreckt hin und ist schon eine Minute nachher fest ein

geschlafen und ganz gefühllos. Der Zustand der chirurgischen

Anästhesie dauert wenigstens eine halbe Stunde, aber eine

ganze Stunde lang sind die Bewegungen selten, träge und

schwach. Nach dieser Zeit steht das Tier auf, sein Gang ist

leicht schwankend und sein Bewußtsein etwas eingenommen,

was aber alles am gleichen Tage noch verschwindet.

Im Falle das Erwachen, infolge einer zu großen Chloral

hydratdosis oder einer besonderen Sensibilität gegen das Mittel

zulange auf sich warten ließe, so kann man es durch eine

Pilokarpininjektion, die die Eliminierung des Chioralhydrats be

fördert, beschleunigen.

Ein Vorteil des Chloralhydrats ist der, daß das Herz durch

dasselbe nicht im geringsten beeinträchtigt wird, und ist infolge

dessen die Narkose mit Chloralhydrat auch bei Herzkranken

nicht kontraindiziert wie mit den meisten anderen Mitteln. Bei

der Operation muß jedenfalls darauf Rücksicht genommen

werden, daß es die Gefäße erweitert.

Die ideale Ruhe bei der Chloralhydratuarkose, die voll

kommene Sicherheit in bezug auf ihre Folgen, die Einfachheit

der Technik dabei, die Leichtigkeit und die Schnelligkeit, mit

welcher sich der Schlaf einstellt, und die Möglichkeit für den

Operierenden, der Narkose selber vorzustehen, um sich nachher

nicht mehr um sie zu bekiimmern zu brauchen, sind alles

Vorteile, welche für die Anwendung der Methode sprechen.

Helfer.

Seine Dosis wird nach '

Beim Hund gibt man 1 g auf 3 kg des Körper- ,

 

. geringer Mengen.

Klinische Untersuchungen über die Wirkung des

Lokalaniisthetikums Alypin beim Pferd.
O

Von Tierarzt Dr. A. D1ttmer.

(Poliklinik der tieriirztlichen Hochschule in Berlin.)

(Monut.hcftc für praktische Tierheilkunde. XVIH. Bd. 5. Heft.

Dittmer hat das Alypin, ein Glyzerinabkömmling und

Ersatzpräparat für Kokain, für diii'erentialdiagnostisehe Zwecke,

bei operativen Eingriffen und schließlich auch zu toxikologischen

Versuchen benutzt und kommt zu folgenden Schlüssen:

1. Alypin ist als Anästhetikum dem Kokain an Wirkung

völlig gleich.

2. Alypin ist bei Pferden etwa zehnmal weniger giftig als

Kokain, indem hier die ersten Vergiftungserscheinungen erst bei

Mengen von 0,006 g Alypin pro Kilogramm Körpergewicht auf

treten, während dies beim Kokain schon bei Dosen von 0,0007 g

der Fall ist.

3. Alypin läßt sich sterilisieren, ohne sich zu zersetzen und

ist sehr lange haltbar.
I 4. Alypin wirkt doppelt so schnell als Kokain, eine Tatsache,

die von großer Bedeutung für Operationen und diagnostische

Injektionen ist.

5. Alypin ist etwas billiger als Kokain.

6. Alypin ruft eine belanglose Hyperämie hervor.

Mithin bietet das Alypin mit vollem Recht einen brauch

baren Ersatz für das Kokain und verdient sehr wohl in der

Veterinärmedizin an seine Stelle zu treten. D. verwendete meist

eine 3prozentige Lösung (0.3 : 10 Aqua destill.). Rdr.

Die perkutane Anwendung von Jothion.

Von Dr. Jakob-München.

(Wochenschrift i'lir Tierheilkunde und Viehzucht, 50. Jahrg.‚ Nr. ilv u. Il‘2.)

Die Anwendung der" bisher gebräuchlich""gewesenen Jod

präparate hat bekanntlich verschiedene Nachteile (Jodismus,

Indigestion, widerwillige Aufnahme wegen unangenehmen Ge

schmackes). Weiterhin ist auch die Forderung einer leichten

Resorbierbarkeit bis jetzt noch nicht genügend erfüllt worden.

Nach J. wird nun von der Firma Friedrich Bayer & Co. in

Elberfeld ein Präparat namens Jothion in den Handel gebracht,

welches allen Ansprüchen gerecht zu werden scheint. Seine

leichte Resorptionsfaihigkeit ist darauf zurückzuführen, daß es

infolge seiner Natur als Ester die Haut leicht durchdringt und

sich in der Subkutis löst. Dortselbst wird es durch Verseifung

zu Jodalkali.

hydroxypropan — ein Jodwasserstofl‘ester —, stellt eine gelb

liche,. ölähnliche Flüssigkeit dar, ist im Wasser (1:75—80),

Glyzerin (1:20) und Olivenöl (l : 1,5) löslich. Mit Äther,

Alkohol, Chloroform, Benzol, Vaselin, Lanolin ist es in jedem

Verhältnis mischbar, in Benzin fast unlöslich.

- Die von Medizinern bei der Behandlung des Menschen mit

Jothion erzielten Erfolge veranlaßten G. zur Anwendung dieses

Mittels in über 40 Fällen. Von diesen beschreibt er diejenigen,

bei denen er die Applikation selbst vornehm. Die letztere

geschah auf folgende Weise: Zunächst wurden an der betreffenden

Stelle die Haare abgeschoren, sodann erfolgte ein gründliches

Reinigen des Hautbezirkes mit Seife, lauwarmem Wasser und

Abspülen mit reinem Wasser. Um eine allzustarke Hautreizung

zu verhindern, verdünnte Verf. das Präparat mit Fetten (Lano

linum anhydricum und Vaseline) 25—50 proz. oder mit Olivenöl.

Das Einreiben geschah mit der Hand und unter Verbrauch nur

Der teuere Preis (Fabrikpreis: 1 Kilo gleich

 

Der chemischen Konstitution nach ist es Dijod- _
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117 M.) stellt ja leider ein Hindernis für Anwendung größerer

Dosen des Jothions. Die behandelten Krankheitsfälle waren:

Struma, Hautpapillom, Lipom, Mammakarcinom, Othämatom,

Periostitis, Stollbeule, Schwellung der Kehlgangslymphdrüsen,

Angina, Sehnenscheidenentzündung. Die Resultate waren sämtlich

günstig.

Nach J. empfiehlt es sich dringend, das Jothion unserem

Arzneischatz zuzufügen. Seine gute Resorption, die bequeme

Anwendungsart und die rasche, prompte Wirkungsweise lassen

dies Mittel in allen denjenigen Erkrankungen, welche durch

Jod zu beeinflussen sind, indiziert erscheinen. Die nötige Ver

billigung des genannten Präparates wird sicherem Vernehmen

nach durch Fabrikation eines Jothionvasoliments erzielt werden.

J. Schmidt.

Zur Behandlung von Herpes tonsnrans.

(\'möfl‘cntl. a. d. Jahres-Veterinär-Berichten der benmteten Tierärzte Preußens f. d.

Jahr 1904. II. Teil, S. 33.\

Aus den Berichten zahlreicher Kreistierärzte über Herpes

tonsurans bieten die Mitteilungen über die Behandlung besonderes

Interesse. Sehr gerühmt werden die Erfolge mit der Baraüski

scheu Salbe (Acid. nitric. 1:5 Adip. ossill.).

Ferner erwiesen sich wirksam Einreibungen mit Salizyl

spiritus nach vorherigen Waschungen der Haut mit Seifenwasser.

Ein Berichterstatter empfiehlt, die Borken mit Glyzerin ein

zuweichen, mit Seifenwasser abzubaden und dann mit zehn Proz.

Salizylspiritu, Jodtinktur oder Jodvasogen zu hehandeln.

Ferner wird gerühmt das Bepinseln mit Salpetersäure 1 zu

3 Wasser; auch mit zwei Proz. Pyoktaninlösung wurden gute

Resultate erzielt. Rdr.

' Zerreißung des Fesselbeinbeugers.

Von Oberveterinär Jarmatz.

(Zeltschr. f. Vfleriniirk. 1907, S. 25.)

Ein Dienstpferd blieb nach einem Sprunge über einen

Graben plötzlich stark lahmend hinter den anderen’Pferden

zurück. ‚— Bei Vorwärtsbewegung des Patienten fällt‘ am er

krankten linken Vorderbein eine abnorme Freiheit auf; die

Hnfzehe scheint unter der Schwungkraft der pendelnden Glied

maße nach oben und hinten überzukippen, und man sieht von

vorn ü ähnlich wie bei Verschlag — die Hufsohle. Eine

Fraktur ist nicht vorhanden, eine Fissur konnte ausgeschlossen

werden. Die Beugesehnengruppe ist leicht geschwollen und

vermehrt warm, die Schmerzhaftigkeit ist auffallend gering.

Handbreit über dem Fesselgelenk ist im Fesselbeinbeuger eine

Stelle vorhanden, die sehr schmerzhaft ist. Es handelt sich

demnach um eine Zerreißung des Fesselbeinbeugers. — Therapie:

Zweitägiges Kühlen, dann Wasserglasverband und Hängegurt,

nach 6 Wochen Abnahme des Verbandes 1md scharfe Einreibung.

Nach zwei Monaten war das Tier wieder völlig dienstfähig.

Zurückgeblieben ist eine derbe Verdickung der Rißstelle und

eine etwas verstärkte Dorsalflexion. Richter.

Ruptur der Vene axillaris.*)

(Veterlnury Rot‘ord 1906, S. 818.)

Eine zwölfjährige, im Geschirr etwas nervös gehende Stute

hatte eine Strecke von 7——8 Meilen im Trab zurückgelegt, als

sie plötzlich zu straucheln begann, sich auf die Deichsel und

das Nebenpferd auflegte. Der Besitzer fand, daß das eine

Vorderbein zitterte, nicht zum Stützen verwendet werden konnte

 

*) Autor nicht genannt.

 

»

und eine starke difi'use Schwellung über den Vorarmmuskeln

zeigte. Das Pferd stürzte nieder und verendete nach etwa

'20 Minuten. — Nach zehn Stunden wurde die Sektion gemacht,

bei welcher gefunden wurde, daß enorme Blutkoagula die Axillar

gegend ausfüllten, welche das Schulterblatt vom Thorax ab

gedrängt hatten. Nach Entfernung der Blutmassen wurde die

Ursache der Verblutung in einer Einreißung der Vene. axillaris

gefunden. —- Die einzige auffällige Erscheinung an dem zer

rissenen Gefäß war vielleicht eine etwas dünne Wandung.

Richter.

(Aus dem pharmakologischen Institut der Universität Gießen.)

Zur Methodik der Bestimmung von Fett und Fett

säuren im Blute.

Inaugural-Dissertation von Julius Kranich, Untervctcrinär,

Darmstadt.

(Gießen, von Münchowsche Hof- und Unlverlitütldruckercl.)

Die vorliegende Arbeit behandelt in der Hauptsache die

Frage nach der Bestimmung des Fettgehaltes im Blute. Die

Grundidee, von welcher man früher bei den betreffenden Unter

suchungen ausging, war die, daß die Fette und fettartigen

Substanzen die einzigen in Äther löslichen Bestandteile des

Blutes seien. Infolgedessen suchte man Ätherextrakte aus dem

Blute darzustellen, ließ sie verdampfen und betrachtete den

Rückstand, falls er in Äther klar löslich war, als Fett. Der

Darstellung von Ätherextrakten stellt sich aber beim Blut ein

sehr beträchtliches Hindernis entgegen, denn das Blut bildet

durch die Ätherbehandlung eine gallertige Masse. Darum

müssen andere Methoden in Anwendung kommen, wie z. B. die

von Höfling und Bönninger. Die von diesen und anderen

Autoren gewonnenen Ziffern lassen aber erhebliche Differenzen

erkennen, deshalb hat K. es versucht, auch seinerseits zur

Methodik der Fett- und Fettsäurenbestimmnng im Blute einen

Beitrag zu liefern. Auf die Einzelheiten dieser Arbeit ein

zugehen, verbietet der Rahmen vorliegender Wochenschrift. Die

Resultate der Forschungen des Verfassers gipfeln in folgenden

drei Sätzen: '

1. Die im Blute nachweisbare Fettmenge ist gering; sie be

trägt etwa 0,05 Proz.

2. Der Cholestearingehalt des Blutes ist bis zu 0,04 Proz.

bestimmt.

3. Im alkoholischen Blutextrakt lassen sich Fettsäuren in

Mengen von etwa 0,2 Proz. nachweisen.

J. Schmidt.

Studien über Echinococcen- und Cysticerkenflüssigkeit.

Von Prof. Dr. E. Joest.

(Zcitschr. f. lnt‘cktiouskrankh., paras. Krankh. u. Ilyg. d. Haustiere. Bd. ll. S. 10.)

Während von den Beziehungen zwischen den Blasenwürmern

und ihren Wirten diejenigen zwischen den Parasiten und dem

betreffenden Organ im allgemeinen gut bekannt sind, ist das

weniger bezüglich der Wechselbeziehungen zwischen den Parasiten

und dem Gesamtorganismus ihres Wirtes der Fall. J oest hat

nun die Flüssigkeit der Blasenwürmer hinsichtlich ihrer Wirkung

auf‘ den Tierkörper geprüft, da durch die bisherigen Versuche

und Publikationen die Frage einer eventuellen Giftwirkung nicht

als gelöst betrachtet werden konnte. Der Autor faßt die Er

gebnisse seinerUntersuchungen in folgende Schlußsätze zusammen:

_ 1. Die Blasenflüssigkeit der Echinococcen und des Cysti

cercus tenuicollis übt bei subkutaner, iutraperitonealcr und
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intravenöser Einverleibung auf kleine Versuchstiere keinerlei

krankmachende Wirkung aus. Die Flüssigkeit der genannten

Parasiten enthält somit kein giftiges Prinzip. Dies gilt sowohl

für ausgebildete als auch für noch in der Entwicklung begriffene

Blasen.

2. Das Blutserum echino<ioccenkranker Tiere besitzt keine

präzipitierende Wirkung auf Echinococcenfliissigkeit. Auch

durch systematische Immunisierung von Versuchstieren mit

Echinococcen- und Tenuicollenfliix'ssigkeit läßt sich kein spezifisches

präzipitierendes Serum gewinnen. Es ist daher anzunehmen,

daß die Flüssigkeit der genannten Blasenwiirmer nicht geeignet

ist, eine nachweisbare Präzipitinproduktion im Tierkörper aus

zulösen. Richter.

Der Gehalt an Bakterien in den normalen

Echinococcusblasen.

Von Dr. G. Griglio.

(Clln. vet. 1906, Nr. 17)

G. untersuchte 42 Echinococcencysten aus Lunge und Leber

von frischgeschlachteten Rindern, Schweinen und Schafen und

konnte in 35 Exemplaren Bakterien nachweisen. Nach der

‘Häufigkeit ihres Vorkommens geordnet wurden sie als nach

stehende Arten deklariert: Staphylococcus pyogenes aureus und

olbus, Streptococien Sarcine, Proteus vulgaris, Proteus mesen

tericus, Bacillus coli, Bacillus pyocyaneus. "erf. beabsichtigt

weitere Untersuchungen anzustellen über die Wege, auf welchen

die Keime eingewandert sind. Peter.

ii'ochenübersicht über die medizinische Literatur.

Von Dr. P. leß-Charlottenburg,

Königlicher Krelsticrarzt.

Ccutmlblaft für Bakteriologie, Parasitenlrunde und Infektionslrrank/zcitm,

1. Abteilung, Originale, XLUI. Bd., Heft 3.

Ist die Harnblase in normalem Zustande für Bakterien durch

gängig? von Dr. Livio Vincenzi. — Nachdem mehrere Forscher

keine Durchgängigkeit der Harnblase für‘ Bakterien festgestellt

hatten, hat sich bei der Nachprüfung durch Vincenzi ergeben,

daß dieselbe im normalen Zustande für manche Bakterien durch

gängig ist.

- Bemerkungen über die Pasteursche Methode der Schutzimpfungen

gegen Tollwut; von Dr. N itsch. — Verfasser hält die Zeit von

10——16 Tagen als Behandlungsdauer für vollkommen ausreichend,

und es ist nicht notwendig, die Gebissenen 20 bis 30 Tage zu

kurieren. Verfasser möchte die Behandlungsdauer auf 8 bis

14 Tage abkürzen, indem er jedes halbe Jahr die Behandlungs

dauer um einen Tag verkürzt und dann ein hochwertiges Serum

zur Behandlung verwendet.

Fortschritte der Mcd1'xz'n 1\'r. 2.

Bornyval, der Hauptrepr'äsentant des Baldrians; von Dr.

H. Wilms. — \Vilms kommt zu dem Schlußsatz, daß das

Bornyval das beste funktionellste Nervenmittel ist, unentbehr

licher Art.

Herzmuskei und Arbeit; von Fr. Külbs-Kiel. — Külbs wollte

ergründen, ob das Herz bei größerer Anstrengung eine größere

Hypertrophie aufweist als die übrige Muskulatur und er fand,

indem er zwei Hunde in einem Hundegöpel bestimmte Zeit

laufen ließ, daß der Herzmuskel sich mehr als die Skelettmuskeln

verstärkte. Auch das Lebergewicht wurde größer.

Wasserstoffsuperoxyd und das Behrlngeche Laboratorium; von

Sarthou. — Im Bullet. med‚ 1906, Nr. 83, S. 927 erinnert

 

Sarthou daran, daß zuerst Dr. Itenard die Milch durch

Wasserstoffsuperoxyd sterilisiert habe, unter Zusatz von 1—2Proz.

H202. Die Idee einer Katalase-Substanz wurde im Jahre 1904

von Sarthou ausgesprochen und von Bullmann und Reiß

entwickelt. Sarthou kommt daher zu dem Schluß, daß das

Hßg-Verfahren schon vorher bekannt war, und daß der Zusatz

einer käuflichen Katalase überflüssig ist. Behrings Verdienst

beruht darin, daß er die allgemeine Aufmerksamkeit auf diese

Methode gelenkt hat.

Deutsche Medixinisehc Wochenschrift Nr. 5.

Neue Verfahren zur Sehneiii'ärbung von Mikroorganismen, ins

besondere der Blutparasiten, Spirochäten, Gonococcen und

Diphtheribazillen; von F.Loeffler. — Loeffler wollte eine

Methode finden, mit Hilfe deren die spezifisch fitrbbaren Sub

stanzen schnell und intensiv gefärbt würden. Er hoffte, durch

Verwendung von Beizen für den Giemsafarbstoii' dieses Ziel zu

erreichen. Er verwandte die Trypanosomen der Nagana; als

Beize fand er am geeignetsten das Azoblau. Verfasser ist

schließlich zur Färbung von Blutparasiten nach folgender Methode

gekommen: Zu vier Teilen Borax (2,5 Proz.) — Methylenblan

(l Proz.) wird ein Teil polychromen Methylenblaus nach Unna

(bezogen von Dr. Grübler, Leipzig) hinzugegeben und diese

Mischung dann mit der gleichen Menge einer Lösung von

0,05 Proz. Bromeosin B. extra oder extra A. G. (Höchst) ver

setzt. Hat man ältere gereifte Boraxmethylenblaulösungen zur

Verfügung, so empfiehlt es sich, die Bromeosinlösung nicht

0,05 prozentig, sondern 0,05 pro Mille zu nehmen. Mit dieser

Farblösung wird unter leichtem Erwärmen eine Minute gefärbt

und alsdann das Präparat in eine Lösung von: Tropäolin 00

(konzentrierte wässerige Lösung 5 Teile, Essigsäure 0,5,

Wasser 100 eingetaucht; darauf wird mit Wasser abgespült.

Nach der Entfärbung erscheinen die Blutkörperchen blaß. In

den deutlich sichtbaren Blutkörperchen sind die Parasiten sehr

leicht zu erkennen.

Diphtherieheiiserum bei der Vogeldiphtherle; von Battier.

(Pariser medizinische Gesellschaft, Dezember 1906.) Unter den

ihm gehörigen Vögeln war eine große Anzahl an Diphtherie

erkrankt; drei Tiere waren bereits verendet. Battier injizierte

daher Diphtherieheilserum und hatte vorzügliche Resultate. Die

Frage‚ ob die menschliche Diphtherie und die Vogeldiphtherie

identisch sind, ist damit von neuem aufgeworfen.

Dieselbe Zeitschrift Nr. (i.

Kätiginfektlon als (lueiie spontanen Krebses bei Tieren in engen

Käfigen; von Gleylord und Clowes. Im Journ. ofAmer. Assoc.

Nr. 1 schreiben die Verfasser, daß sich in einem Käfig Ratten

mit Sarkom der Schilddrüse befunden hatten. Der Käfig blieb

ein halbes Jahr lang unbenutzt. Von vier Ratten, die nach

einem Jahr darin lebten, bekam eine ein Fibrosarkom des Ab«

domens. Von drei Ratten, die dann für zwölf Monate in dem

Käfig waren, bekam eine ebenfalls ein Fibrosarkom des Ab

domens, eine andere ein Spindelzellensarkom der Thyreoidea.

Eine neue Zuckerprobe; von Fenton. —— Festes Kalzium

chlorid wird mit 4—5 ccm der zu untersuchenden Flüssigkeit

zu einer halbfesten Masse verrührt, der man 10 ccm Toluene

mit 2——3 Tropfen Phosphortribromid zusetzt. Nach kurzem

Kochen setzt man 1 ccm Malonizester und etwas Alkohol hinzu

und neutralisiert mit Pottasche. Bei weiterem Zusatz von

Alkohol mit ein wenig Wasser zeigt dann die Lösung eine

schöne blaue Fluoreszenz, wenn Zucker zugegen ist.
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Nebennleresverpflsnzunu; von H. Coenen. (Archiv‘ f. klin.

Chir., Bd. LXXXI). — Die Nebenniere ist durch Transplantation

in die Milz ihrer Funktionstätigkeit beraubt. Während der

Verlust einer Nebenniere dem Hunde nichts schadet, bedeutet

der Verlust beider Nebennieren den sicheren Tod.

Die Einwirkung des Nlkotins, des Kaffees und Tees auf die Ver

dauung; von Crämer. — (München. mediz. Gesellsch.) Das

gewohnheitsmäßige Rauchen von täglich mehr als zwei Zigarren,

das täglich zweimal erfolgende Trinken einer Tasse starken

Kaffees oder Tees hat von seiten des Verdauungstraktus zur

Folge: Herabsetzung des Appetits, Hypersekretion und eine

motorische Insuftizienz des Magens und Darms, Verlangsamung

der Eiweißverdauung, spastisch-atonische Darmstörungen, Angst

znstände des Herzens und Störungen von seiten des Nerven

systems. Die Erscheinungen verschwinden nach längerer Ent

haltsamkeit. Ein Liter Tee oder Kaffee ist viel schädlicher als

ein Liter Bier; auch ist das Rauchen von zwei Zigarren schäd

licher als der Genuß von einem Liter Bier. Ebenfalls ist das

Rauchen unmittelbar vor oder nach Tisch, oder das Trinken

einer Tasse Kaffee besonders schädlich, weil dadurch die Eiweiß

verdauung verzögert wird. Der Verbrauch Deutschlands an

Tabak ist 1,6 kg pro Kopf der Bevölkerung.

Tagesgeschichte.

Medizinalministerium und Veterinärabteilung,

Von Professor Dr. Schmaltz.

Aus ärztlichen Kreisen ist im Berliner Tageblatt die

Forderung eines eignen Medizinalministeriums laut geworden,

dem_auch dasVe_terinärwesen anzugliedern wäre. DieDeutsche

tierärztliche Wochenschrift hatferner aus dem neuen Etat ge

folgert, daß im landwirtschaftlichen Ministerium eine eigene

Veterinärabteilung geschafl‘eri werden solle, und betont die Not

wendigkeit, nunmehr die veterinärtechnische Hilfsarbeiterstelle

entsprechend zu haben, d. h. in die Stelle eines vortragenden

Rates umzuwandeln. Diese beiden Äußerungen geben mir um

so mehr Veranlassung zu einer Besprechung, als in der Tat

der richtige Zeitpunkt da ist, um die Organisation der Veterinär

verwaltung an der Zentrale einer Betrachtung zu unterziehen

und einem sehr alten, in den letzten Jahrzehnten mit Recht

zurückgestellten, aber nunmehr aktuell gewordenen Wunsch der

preußischen Tierärzte Ausdruck zu verleihen.

l. Medlzlnalministerium.

Der Leitartikler des Berliner Tageblatts geht von der wohl

feststehenden Übertragung der Medizinalabteilung des Kultus

ministeriums auf das Ministerium des Innern aus. Er findet,

daß dabei an dem Medizinalwesen nichts gebessert werde, daß

es „aus dem Regen in die Traufe“ komme. Es müsse ein

selbständiges Medizinalministerium geschaffen werden, was

mindestens ebenso notwendig sei, wie vor 60 Jahren die Er

richtung eines Ministeriums für Landwirtschaft. Eine gründliche,

den Errungenschaften der Seuchenfbrschung und den praktischen

Forderungen der Hygiene gerecht werdende Reorganisation

des Staatsmedizinalwesens werde nur ein selbständiger Fach

minister erreichen. Die Aufgaben der Medizinalverwaltung seien

so gewaltig, so verwickelt, so tiefeingreifend in alle Teile des

öfl‘entlichen Lebens, daß eine selbständige Ressortvertretung

unumgänglich sei. Diesem Ministerium müßte natürlich auch das

medizinische Unterrichtswesen und ebenso das tierärztliche

 

zugeteilt werden. Dadurch würde erst die rechte Einheitlichkeit

in das gesamte Staatsmedizinalwesen gebracht werden.

Nur die letztere Bemerkung gibt Anlaß, jenen Artikel hier

zu erwähnen, dessen Vorschlag im übrigen einfach ein Schlag

ins Wasser ist — aus einem sehr einfachen Grunde. Man mag

die Hygiene noch so sehr in den Vordergrund rücken, mag die

Medizinalgesetzgebung noch so vollkommen gestalten, so würde

der Geschäftskreis der Medizinalverwaltung wohl einen immer

reicheren inneren Ausbau erfahren, aber er wird sich niemals

wesentlich über seinen heutigen Bereich ausdehnen. Die Grün

dung eines Medizinalministeriums mit derjenigen des Ministeriums

für Landwirtschaft zu vergleichen, ist ganz unmöglich. Denn

dieses Ministerium dient der Pflege und Entwickelung unseres

wichtigsten Gewerbes, das die Existenz eines Hauptteiles unserer

Bevölkerung ausmacht, mit all seinen mannigfaltigen und ver

schiedenartigen Erfordernissen, während das ganze Medizinal

wesen nur eine einzelne \Vohlfahrtseinrichtung ist. Der Umfang

desselben vermag niemals den Rahmen eines preußischen Mi

nisteriums zu füllen, sondern eben nur denjenigen einer Abteilung,

wie deren jedes Ministerium mehrere umfaßt. Das Medizinal

ministerium würde einfach ein Drittelministerium bleiben

und eben deshalb nicht einmal eine große Rolle spielen. Das

fühlt auch der Gewährsmann des B. T. und will deshalb auch

das gesamte medizinische Unterrichtswesen] auch das tierärzt—

liebe, dem Medizinalministerium gewinnen.

Dieser Vorschlag bedeutet ein geradezu verzweifeltes

Suchen nach Füllmaterial, weiter nichts, denn die Unmöglichkeit

der Ausführung liegt auch für das medizinische Unterrichts

wesen auf der ‚Hand. Sollen vielleicht die medizinischen

Fakultäten aus dem Körper der Universitäten herausgelöst

werden, bloß um ein Medizinalministerium lebensfähig zu machen,

oder sollte_dieses sich mit dem Kultusministerium in die Leitung

der Universitäten teilen? Das eine ist so undenkbar als das

andere. Wenn der Autor, nicht mit Unrecht, die rechte Ein

heitlichkeit des Staatsmedizinalwesens in der "ereinigung mit

dem Unterricht unter einer Verwaltung erblickt, so würde das

ja für den Verbleib des Ganzen beim Kultusministerium sprechen!

Was aber vollends die Unterstellung des tierärztlichen

Unterrichtswesens (oder gar des ganzen Veterinärwesens ?) unter

das Medizinalministerium mit der Einheitlichkeit des Staats

medizinalwesens zu tun haben sollte, ist völlig unerfindlich.

Das Veterinärwesen hat mit dem Medizinalwesen nicht das

geringste zu tun. Auch uns liegt an der Einheitlichkeit und

daher an der Vereinigung der Veterinärverwaltung mit dem

tierärztlichen Unterricht in einer Hand und an dem Zusammen

hang dieses Ganzen mit dem großen Gebiet, zu dem wir gehören,

mit der Landwirtschaft. Wir wissen, daß die Vereinigung mit

dem Medizinalwesen, unter dessen Botmäßigkeit wir bis 1872

gestanden haben, uns nur den Verlust unserer unabhängigen

Entwicklung eintragen würde. Das Veterinärwesen und speziell

das tierärztliche Unterrichtswesen ist zu wichtig und zu gut

dazu, um irgendwo bloß als Fiillsel zu dienen.

II. Veterlnärabtellung.

Das Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten

hatte von Anfang an drei seiner Benennung entsprechende Ab

teilungen mit gegenwärtig 43 Referenten. Den weitaus größten

Geschäftsumfang hat die landwirtschaftliche Abteilung, der zur‘

zeit 27 Referenten angehören. Diese Abteilung, welche früher

vom Unterstaatssekretär allein geleitet wurde, ist daher bereits
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früher in zwei Unterahteilungen zerlegt werden, an deren Spitze

der Unterstaatssekretär und ein Ministerialdirektor stehen. Das

Wachstum der Geschäfte, an welchem nicht zum wenigsten das

Veterinärwesen mit Veterinärpolizei und Fleischbeschau beteiligt

ist, hat nun eine weitere Teilung nötig gemacht, die tatsächlich

bereits eingeführt ist und die nun durch Begründung einer neuen

Ministerialdirektorstelle im Etat vollendet werden soll. Danach

wird das Ministerium künftig fünf Abteilungen, drei landwirt

schaftliche, die für Domänen und die für Forsten unter dem

Unterstaatssekretär und vier Ministerialdirektoren (einschl. des

Oberlandforstmeisters) umfassen.

Die neue von den bisherigen landwirtschaftlichen Abteilungen

abgezweigte Abteilung wird nun zwar keine reine Veterinär

abteilung, aber das Veterinärwesen bildet ihren Hauptbestand

teil, wozu noch die Kreditsachen, die Förderung der praktischen

Landwirtschaft (einschl. der Kammern) und die landwirtschaftliche

Tierzucht treten (während das Gestütwesen zu der dem Unter

staatssekretär unterstellten ersten landwirtschaftlichen Abteilung

gehört).

Besonders erwünscht scheint uns, nebenbei bemerkt, die

Vereinigung der Tierzucht mit dem Veterinärwesen

in einer Abteilung, womit die Gemeinsamkeit dieses Gebietes

für Landwirte und Tierärzte folgerichtig und hofi’entlich sympto

matisch zum Ausdruck kommt. Die Fleischversorgungsfrage

mahnt deutlich genug, daß die Organisation der Viehzucht

speziell für Erzeugung von Schlachtvieh Fortschritte machen

muß, und die Staatsregierung wird nicht umhin können, für diese

Organisation sich derjenigen Hilfskräfte ausgiebiger als bisher

zu bedienen, welche in jedem Kreise in den (auch mehr als

bisher für Tierzucht auszubildenden) Tierärzten zu Verfügung

stehen. Den bezahlten Stellen für Landwirte, welche diese sich

natürlich zu erhalten wünschen, braucht dadurch dunchaus nicht

das Wasser abgegraben zu werden.

In der neuen Abteilung sind neben den juristischen De

zernenten zurzeit unseres Wissens nur ständige technische

Hilfsarbeiter tätig. ‘Es kann aber keinem Zweifel unterliegen,

daß diese ständigen Hilfsarbeiter alle oder ‘zum Teil zu

technischen Räten aut'rücken werden. Da ist nun allerdings die

Zeit gekommen, wo ausgesprochen werden muß, daß die

preußischen Tierärzte einmiitig die Umwandlung auch

der Stelle des veterinärtechnischen Hilfsarbeiters in

die eines vortragenden Rates erwarten.

Der Wunsch, einen Tierarzt im preußischen Ministerium

für Landwirtschaft als Dezernenten zu sehen, existiert in tier

ärztlichen Kreisen schon lange. Nachdem am 17. Dezember 1892

Eduard v. Marcard, der hochverdiente Begründer der deutschen

Tierseuchengesetzgebung und Reorganisator des gesamten

preußischen Veterinärwesens, die Augen geschlossen hatte,

brachte kurze Zeit darauf die damals in Karlsruhe erscheinende

Deutsche tierärztliche Wochenschrift eine Kritik des nord

deutschen Veterinärwesens, welche eine tierärztliche Vertretung

im Ministerium verlangte und mit dem Satze schloß, daß

„eine lediglich bureaukratisch-juristische Vertretung im

Ministerium sich bisher als wenig geeignet erwies, das frische

Leben und Streben, welches allerwärts im tierärztlichen

Stande pulsiert, für die großen Aufgaben der Gegenwart in

geeigneter Weise nutzbar zu machen.“

Diese Kritik habe ich in der B. T. W. (1893, Nr. 19, S. 231)

entschieden zurückgewiesen und der Institution eines tierärztlichen

 

 

Dezernenten überhaupt durchaus widersprochen, einmal, weil ich in

jener Kritik eine große Ungerechtigkeit gegen die bisherige

„bureaukratisch-juristische Vertretung“, namentlich gegenüber

den Werken Marcards erblickte [und gegenüber der heutigen Ver

tretung wäre eine solche Kritik erst recht eine Ungerechtigkeit]:

sodann, weil mir die persönlichen und sachlichen Verhältnisse

für die Installierung eines tierärztlichen Dezernenten durchaus

nicht angetan schienen.

Damals dachte noch niemand an eine Veterinärabteilung mit

4 oder 5 Dezernaten, sondern man dachte lediglich an „den vor

tragenden Rat.“ und stellte sich vor, daß als solcher ein Tierarzt

für das ganze Gebiet des Veterinürwesens an die Stelle des Juristen

oder doch neben diesen treten sollte. Man meinte, dieser tierärzt

liebe Rat solle „hauptsächlich nach oben für unsere Sache wirken“.

Ich habe damals hervorgehoben, daß es ein Irrtum sei, zu

glauben, der tierärztliche Dezernent werde besonders viel durchsetzen.

Die Departementstierärzte, die damals noch nicht das Dezernat bei

ihren Regierungen hatten, würden keine Vergrößerung ihrer Be

fugnisse, sondern eher eine Einschränkung ihrer technischen Selb

ständigkeit erfahren. Die Kreistierarztreform sei eine reine Geld

frage, in welcher „gegenüber den zähen Finanzmännern ein ver

waltungsgewandter Jurist immer noch eher etwas durchsetzt, wie.

ein technischer Rat“. Das Abiturientenexamen hätten sogar zwei

Minister (v. He yden und v. Verdy) nicht durchzusetzen vermocht.

In der Tierznchtfrage werde der tierärztliche Dezernent gegenüber

dem landwirtschaftlichen Einfluß nicht aufkommen. Auf die Fleisch

bcschau (welche damals tatsächlich zum Ressort des Medizinal

ministeriums gehörte), habe er im Gegensatz zu Süddeutschland

gar keine Einwirkung. Für die sachverständigo Beratung des

Ministeriums sorge die technische Deputation für das Veterinär

wescn. Ein Vorteil für den Stand sei es überhaupt nicht, wenn

ein einzelner an die Spitze komme.

Das Ansehen-des Standes liege bei derMenge und müsse von unten

herauf gehoben werden. Der Ehrgeiz einzelner habe vielmehr dem

Stande immer am meisten geschadet. Es sei lediglich eine Gefahr,

wenn die Personalien in die Hand eines einzelnen Tierarztes gelegt

würden. Derselbe werde vor allem danach streben, die tierärztlichen

Hochschulen unter seine Botmäßigkeit zu bringen, weil diese am

ehesten imstande wären, seinen Ideen Opposition zu machen. Im

Medizinalwesen sei das ganz anders. Da seien mehrere Dezernenten

in der Medizinalabteilung und da habe der einzelne keinen

durchdringenden Einfluß, da gäbe es auch innerhalb des Standes

Gegengewichte genug, über die ein Dezernent sich nicht hinweg

setzen könne. Vor allem falle ins Gewicht die unvergleichlich

stärkere Stellung der Universitäten gegenüber den tierärztlichen

Hochschulen.

„Was kümmern sich die Universitäten und Fakultäten um Fach

dezernenten im Ministerium. Aber wie die Knospe vom Frühlings

frostz, so würde die eben keimcnde, aber noch nicht durchgebrochene

[ akademische Institution der tierärztlichen Hochschulen jäh vernichtet

‚ durch einen tierärztlichen Referenten im Ministerium. Da hätten wir

ihn ’ja denn, den Oberdirektor, den inspecteur general des 6colcs

‘ vdtörinaires, das Ideal aller Ritter des skrupellosen Ehrgeizes. Ist

‚es möglich, daß die ruhig denkenden Tierärzte eine Einrichtung

lherbeiwünschen sollten, welche sie in der weniger bedeutsamen

Form des Einzeldirektoraitcs vor wenigen Jahren fast einstimmig

als einen Schaden für das Vcterinärwesen erklärt haben? —— Solange

nicht die tierärztlichen Hochschulen vollkommen von dem Geist

der Reform durchdrungen sind, so lange nicht die Departements

tierärzte eine einflußreichere und fester begründete Stellung ein

nehmen, wäre die Ernennung eines tierärztlichen Dezernenten in

jedem Fall ein Unglück.“ So habe ich damals geschrieben.

Aus diesen meinen Äußerungen von 1893 geht klar hervor,

1. daß ich keineswegs ein Schwärmer für das technische Dezernat

bin, 2. wie sehr, wie total die Verhältnisse in den letzten

12 Jahren sich verändert haben, so daß alle Voraussetzungen,

welche damals den schrofl‘ ablehnenden Standpunkt begründeten,
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hinfällig geworden sind. Ein verbohrter Doktrinär aber, um

nicht zu sagen ein Narr, wäre derjenige, der an einer Ansicht

festhielte, die für die Gegenwart nicht mehr zutrifft, bloß weil

sie früher einmal — und mit Recht -— gehegt worden ist.

Die Gefahren, welche die Anstellung eines tierärztlichen

Dezernenten damals gebracht haben würde, kommen heute nicht

mehr in Betracht. Die Personen und die Verhältnisse sind

andere geworden. Von der Persönlichkeit (oder waren es

mehrere?), die damals für den „höchsten Posten“ in Frage ge

kommen wäre, konnte man sich der Herrschgelüste wohl ver

sehen. Die heut auf den Plan treten, sind schon in anderen

Anschauungen aufgewachsen. Wenn sie aber wirklich ein allzu

großes Übergewicht ihres Willens anstreben wollten, so würden

sie heute damit nicht mehr durchdringen. Die Gegengewichte, die

ich 1893 vermißte, sind doch inzwischen geschaffen. Das

Veterinärbeamtentum ist erstarkt und die Departementstierärzte

haben die „einflußreiche und festbegründete Stellung“ bei der

Regierung erlangt, die ihnen damals fehlte, werden sie

hoffentlich binnen kurzem noch erweitern. Der Kampf um die

Durchführung der akademischen Verfassung der preußischen

tieritrztlichen Hochschulen ist entschieden. Daran ändert das

Nochbestehen des Direktorates in Hannover nichts. Die Krise

lag in Berlin, wo lange Zeit die Gefahr bestand, daß direktorale

Prinzipien in einer rein äußerlichen Form des Rektorates sich

konservierten, wobei ein Tierarzt im Ministerium mit Leichtigkeit

den endgültigen Ausschlag für jene Prinzipien geben konnte

und gegeben hätte. Das ist vorbei, der akademische Geist hat

gesiegt. Der einzelne Streber mag um seine Sonderziele bange

sein; ein geschlossenes akademisches Kollegium aber wird immer

fles.fiiewieht S.@.ip~erflßsel.iww~1 ‚l‘<1~bw~und hatni<2h‘s e‘i~‚fiimht~m

Vor allem aber handelt es sich ja gar nicht mehr, wie

damals, um „den Dezernenten für Veterinärsachen“. Es ist ja

eben eine ganze Veterinärabteilung herangewachsen, und unter~

ihren Dezernenten wäre der tierärztliche doch eben nur einer.’

Große Tüchtigkeit wird ihm und soll ihm einen großen Einfluß~

verschafl‘en, aber einen allein maßgebenden gewiß nicht, am

wenigsten, wenn er sich mit der Meinung autoritativer tierärzt

licher Kreise in häufigem Gegensatz befände. Allerdings möchte

ich bei dieser Gelegenheit einen Grundsatz aussprechen: Wenn

ein auf eine Wissenschaft aufgebauter Stand Geltung behalten‘

und fortschreiten will, dann müssen die Pflegstätten seiner

Wissenschaft an erster Stelle bleiben in ihrem Ansehen bei den

Standesgenossen wie innerhalb der staatlichen Organisation.

Werden sie von diesem Platze abgedrängt, so bekommen sie

nicht mehr die ersten Kräfte, und dem folgen Niedergangünd

Verödung auf dem Fuße (es gibt Beispiele dafür, deren An

fiihrung ich aus naheliegenden Gründen unterlasse). Diesem,

nicht der Eitelkeit oder Überhebung, sondern einer erprobten

Notwendigkeit entspringenden Postulat muß auch an der Zentrale

dadurch Rechnung getragen werden, daß das Dezernat über das

tierärztliche Unterrichtswesen dem Ersten vorbehalten bleibt.

Auf die tierärztlichen Hochschulen dürfen tierärztliche Dezer

nenten keinen maßgebenden Einfluß gewinnen; die Hochschulen

müssen frei bleiben, und das können sie am besten unter

objektiver juristischer Verwaltung.

Wenn somit früher gehegte Bedenken gegen den tierärzt

lichen Dezernenten durch die Entwicklung der Verhältnisse

beseitigt sind, so hat diese zugleich das Bedürfnis eines

solchen ganz von selbst und ohne äußeres Zutun zur

 

Geltung gebracht. Früher hat die technische Deputation

für das Veterinärwesen den Beirat des Ministeriums in großen

und kleinen, wissenschaftlichen und praktischen Fragen gebildet

und hat diese Aufgabe gewiß gut erfüllt, denn ich wüßte nicht, wo

bessere Maßregeln getroffen worden wären. Aber schließlich

hat dieser Beirat doch nicht mehr genügt. Das Ministerium

brauchte schließlich einen tierärztlichen Sachverständigen zu

seiner alleinigen dauernden Verfügung. Zunächst war derselbe

wohl mehr für die Erledigung der zahlreichen laufenden Einzel

heiten ausersehen. Aber es hat sich doch unzweifelhaft mit

der Zeit herausgestellt, wie zweckmäßig das Vorhandensein

eines solchen tierärztlichen Sachverständigen auch bei der

Lösung prinzipieller Fragen und großer Aufgaben sei, wie

viel bequemer namentlich als ein immerhin etwas langsamer

funktionierender Kollegialapparat. Es ist wohl kein Zufall, daß

die technische Deputation in letzter Zeit mehr zurückgetreten ist.

Wir haben also jetzt einen Tierarzt im Ministerium, nicht

auf Wunsch der Tierärzte, sondern weil das Ministerium selbst

die Notwendigkeit empfunden hat. Wenn aber erst einmal i

ohne unser Zutun ‚— ein Vertreter der tierärztlichen Wissen

schaft an die Zentralstelle gelangt ist, dann muß ihm auch

schließlich diejenige Stellung — sachlich, wie formell — ge

geben werden, die man dort den anderen Technikern, den Ver

tretern von Landwirtschaft, Forstfach, Bauwesen usw. einräumt.

Daß auf die Dauer eine Hilfsarbeiterstelle nicht genügen kann,

die zwar ständig ist, aber ihren Inhaber etwa alle drei Jahre

wechselt, liegt auf der Hand. Die dauernde Beibehaltung dieses

Wechsels muß schließlich selbst unmöglich werden. Wie un

bequem zudem ein solcher Wechsel ist, das wissen z. B. die

Professoren, die alle drei Jahre einen neuen Repetitor ein

arbeiten müssen. Daß aber ein tüchtiger Mann dauernd in einer

Hilfsarbeiterstelle, ohne Aussicht auf Karriere, verbleibt, ist

ganz ausgeschlossen. Er könnte das auch gar nicht, denn er

kann sich doch nicht von anderen Technikern übergehen lassen.

Und mit diesem Punkte wird nunmehr die Stellung des

tierärztlichen Hilfsarbeiters im preußischen Mini

sterium für Landwirtschaft zur Standesfrage, wird die

Schaffung einer Ratsstelle zur Ehrensache für uns.

Wenn sich bei der neuen Abteilung landwirtschaftliche und

tierärztliche Hilfsarbeiter befinden und die landwirtschaftlichen

in die Stellung vortragender Räte einrücken, die tierärztlichen

aber nicht, so würde das eine Zurücksetzung des Veterinär

wesens gegenüber den landwirtschaftlichen Fächern sein, die

weder in der Dignität der betr. Dezernate noch in persönlichen

Qualitäten begründet wäre. Es würde nunmehr auch

Gefühl einer Zurücksetzung gegenüber dem Veterinärwesen

anderer Bundesstaaten schwer abzuweisen sein. Es würde das

gar nicht zusammenpassen mit der Stellung, die man im

Ministerium dem Veterinärwesen seit 10 Jahren in immer

steigendem Maße zuerkannt und verschafft hat. Die objektiv

die Sachlage überblickenden Tierärzte müssen die freudige Über

zeugung gewonnen haben, daß bei der zweifellos glänzenden

Vertretung tierärztlicher Angelegenheiten durch unser Ministerium

(man denke nur an die Vernichtung der ärztlichen Konkurrenz

in der Fleischbeschau) sich nicht bloß sachliche Förderung und

Wohlwollen, ‘sondern eine innere Zusammengehörigkeit, ich

möchte fast sagen: eine Art von Korpsgeist offenbart haben.

Demgegenüber aber würde es nicht zu verstehen sein, wenn

das Veterinärweseu von einer Vollvertretung im Kreise des

das
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Ministeriums ausgeschlossen bliebe, nachdem sich diese Ver-.

tretung ganz von selbst angebahnt hat und sich offenbar, der

Beibehaltung des Wechsels gegenüber, als das einzige zweck-

mäßige erweist.

Denn schließlich könnte ja natürlich das tierärztliche

Standesgefühl, obwohl dieses gewiß als berechtigt anerkannt

wird, nicht ausschlaggebend sein gegenüber der Frage nach der

Nützlichkeit. Daß aber auch diese Frage unbedingt zu bejahen

ist, kann nicht zweifelhaft sein. Man wird im Ministerium

selbst am besten wissen, inwieweit man dort die ständig ver

fügbare tierärztliche Kraft braucht und welchen Nutzen ihr

Bleiben gewährt. Eine Seite dieser Tätigkeit ist aber auch in

der Öffentlichkeit markant hervorgetreten. Das ist die zentrale

Beaufsichtigung gefährlicher Seuchenherde. Die Unterdrückung

der Maul- und Klauensenche-Ausbrüche ist ein Triumph der

preußischen Veterinärpolizei. Der Wert dieses Erfolges ist

noch gar nicht abzuschätzen, seinen Eindruck hat er weit über

landwirtschaftliche Kreise hinaus geübt; es ist ein offenbarer

Umschwung der Anschauungen über die Grenzsperren bemerkbar.

Dieser Erfolg wäre ohne den ministeriellen Seuchenkommissar

nicht erreicht worden. Hat man aber die Bedeutung dieser

Mission erkannt, dann muß sie auch so gut als möglich aus

gerüstet werden. Dazu gehört nicht zuletzt, daß dem

Kommissar eine höhere Stellung gegeben wird, welche ihm sein

Auftreten gegenüber den Behörden und seine Stellung zu den

Departementstierärzten erleichtert. Gerade mit dieser Funktion

steht eigentlich die Stellung des Hilfsarbeiters nicht recht im

Einklang und die Situation ist, bei Lichte besehen, für beide

Teile ein wenig peinlich. Das fällt sofort weg, sobald aus dem

Ministerium ein vortragender Rat erscheint.

Diese Erprobung einer zentralen Oberleitung über die

Seuchentilgung im Lande weist zugleich auf das Gebiet hin, auf

dem der tierärztliche Dezernent in erster Linie notwendig ist.

Es bleibt ja die Frage, ob die Entwicklung des Veterinärwesens

nicht die Berufung mehrerer veterinärtechnischer Dezernenten

notwendig machen wird. Diese Frage kann bald genug zur

Entscheidung drängen, aber sie kann jetzt außer Betracht

bleiben. Daß man nicht mehrere Tierärzte zugleich berufen

wird, ist begreiflich. Wir können auch zunächst mit dem

Ausbau der geschaffenen Hilfsarbeiterstelle zufrieden sein. Der

Schwerpunkt der Tätigkeit des Inhabers dieser Stelle aber muß

in der.Vetexinärpolizei und in der Fühlung mit dem Veterinär

beamtentum liegen. .

Ob im Ministerium die Schaffung einer vollen Dezernenten

stelle für‘ einen Tierarzt beabsichtigt wird oder Abneigung da

gegen besteht, entzieht sich der Kenntnis. Aber unzweifelhaft

muß mit der Formierung der neuen Abteilung und mit der Neu

verteilung der Dezernate diese Frage in Fluß kommen. Deswegen

muß vor der Entscheidung. die einmiitige Erwartung aller Tier

ärzte offen, bescheiden und entschieden zum Ausdruck gebracht

werden. Ich fühle mich dazu um so mehr verpflichtet, als ich

anno 1893 die gegenteilige Ansicht verfochten habe, und nicht

der Glaube entstehen soll, als ob die Tierärzte auch heute noch

in diesem Punkte verschiedener Ansicht seien.

.‘.

Am 7. Februar d. J. verschied sanft und unerwartet infolge

Herzschwäche nach kurzem Leiden Herr Amtstierarzt

Oskar Kühler in Bautzen (Sachsen). Geboren und auf

 

 

erzogen in Meißen studierte K. in den Jahren 1887-1890 an

der Tierärztlichen Hochschule in Dresden und übernahm sodann

1892 die neneingerichtete Stelle des Tierarztes am Schlachthof

zu Bautzen. Ferner war er im Nebenamt Lehrer der Tierheil

kunde an der Landwirtschaftlichen Lehranstalt und unterrichtete

die Zöglinge der Industrie- und Gewerbeschule in der Huf

beschlagskunde.

Restlos bemüht, stets das Beste zu leisten, beseelt vom

Drange nach Wissen, ausgezeichnet durch treueste Pflicht

erfüllung hat der Verstorbene es verstanden, sich in allen

Kreisen, mit denen er amtlich oder gesellschaftlich in Berührung

kam, vollste Anerkennung und Wertschätzung zu verschaffen.

Nicht nur der Tierheilkunde war er ein getreuer Anhänger,

auch auf die Pflege der sonstigen Gebiete der Naturwissen

schaften erstreckte sich sein reges Interesse. Tief begeistert

von Gottes schöner Natur, suchte K. mit emsigem Fleiß und

gutem Erfolg in deren Wunder mehr und mehr einzudringen.

Am eifrigsten und liebsten beschäftigte er sich mit der

Schmetterlingskunde. Auf letzterem Gebiete galt er als an

erkannte Autorität; seine hinterlassenen Sammlungen werden

als hervorragend bezeichnet.

Wie nach dem eben Gesagten nicht anders zu erwarten

war, bekundete sich die Teilnahme bei der Beerdigung des

Verstorbenen durch das Geleite und den Blumenschmuck seitens

der Behörden, der Bürgerschaft, der beiden erwähnten Lehr

anstalten, der Kollegenschaft und der zahlreichen Freunde.

Auch das Korps Albingia-Dresden, welchem K. als Alter Herr

angehörte, war durch drei Chargierte vertreten. Tief empfundene

Nachrufe widmeten dem Heimgegangenen unter anderen der

tierärztliche ~ Verein ' der Kreishauptmannschaft Bautzen, das

Lehrerkollegium der Landwirtschaftlichen Lehranstalt, die Ver

waltung und die Angestellten des Schlachthofes und besonders

die naturwissenschaftliche Gesellschaft Isis, welche in ihm ihren

zweiten Vorsitzenden verloren hat. Auch wir sächsischen Tier

ärzte sind dem Verstorbenen reichen Dank für all das, was er

als Angehöriger unseres Berufes getan hat, schuldig, auch wir

verloren in ihm einen hervorragenden Kollegen und treuen

Freund. Er möge in Frieden ruhen! J. Schmidt.

‚‘.

Am 13. Februar d. J. verschied nach schwerem Leiden der

Königliche Kreistierarzt a. D. Herr Karl Ulrich in Latten

burg i. Pm.

Der Entschlafene ist im Jahre 1834 zu Günterberg, Kreis

Angermünde, geboren, erlangte im Jahre 1859 die Approbationv

als Tierarzt, war von 1859 bis 1866 Roßarzt im Husaren

Regiment Fürst Blücher von Wahlstatt (Pommersches) Nr. 5,

darauf Tierarzt in Pollnow, Kreis Schlawe, und seit 1875 Kreis

tierarzt in Lauenburg. Am 1. Oktober 1904 wurde ihm die

nachgesuchte Dienstentlassung unter Verleihung des roten Adler

ordens 4. K1. erteilt.

Er war ein würdiger Vertreter des tierärztlichen Standes.

Durch seine Pflichttreue im Amte, seine Sorgfalt und Uner

müdlichkeit im Berufe und durch sein freundliches Wesen hat

er sich allgemeine Anerkennung erworben.

Der unterzeichnete Verein verliert mit dem Entschlafenen

eins der eifrigsten Mitglieder und den letzten Mitbegründer des

Vereins. Wir betrauern den Tod des treuen Kollegen aufrichtig
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‚ernannt-Maniesakr. hdsßts

Untersuchungen über säurefeste Bakterien und über Para

und werden über das Grab und Jahre hinaus sein Andenken in

Ehren halten.

Der Vorstand des Vereins der Tierärzte im Reg-Bez. Köslin.

Brietzmann, Veterinärrat.

Todesfall.

Der emerit. Direktor der ehemaligen tierärztlichen Lehr

anstalt, Tierarzt Beila von Tormay, Staatssekretär i. P.,

Ehrenpräsident des Standesvereins der ungarischen Tierärzte,

ist in seinem 69. Lebensjahre gestorben. » Tormay befaßte

sich hauptsächlich mit Tierzuchtlehre, worüber er mehrere Lehr

und Handbücher in ungarischer Sprache verfaßte. Große "er

dienste erwarb er sich bei dem damals unter seiner Direktion

vollzogenen Neubau der tierärztlichen Lehranstalt (1880); später

wurde er als Oberstudiendirektor des landwirtschaftlichen

Unterrichtswesens in das Ackerbamninisterium einberufen, wo er

dann zum Ministerialrat avancierte, auch mit der Leitung

der Sektion für Viehzucht betraut wurde. Als Anerkennung

seiner großen Verdienste erhielt er anläßlich seiner Pensionierung

im Jahre 1904 den Titel eines Staatssekretärs; außerdem

wurde er noch früher zum königl. Rat ernannt, dann erhielt

er den ungarischen Adel mit dem Prädikat „nädudvari“, den

Eisernen Kronen-Orden, das Ritterkreuz des Leopold-Ordens,

den badischen Zähringer Löwen-Orden, den sächsischen

Albrecht-Orden etc.

Neuer Professor an der Tierärztllchen Hochschule In Budapest.

Adjunkt und Privatdozent der bakteriologischen Diagnostik

an der königl. ung. tierärztlichen Hochschule, Dr. Aladair

Aujeszky wurde zum öli‘. ord. Professor der Bakteriologie

sich bisher hauptsächlich mit

tuberkulose (diese Bezeichnung der Pseudotuberkulose stammt

auch von ihm), mit der Variabilität des Kochschen Bazillus,

dann mit Untersuchungen über Wut und wutähnliche Krank

heiten (Paralysis bulbaris infectiosa) usw. Der zur

Budapester Universität als öfl‘. ord. Professor der Bakteriologie

übertretende, wohlbekannte Professor Dr. Hugo Preisz findet
in Aujeszky einen würdigen Nachfolger. I

Zu dem Gesetzentwurf über den Verslcherunusvertrag.

(Vgl. Nr. 1, 5 und 8 der B. T. W.)

Dali die Viehversicherungsgesellschaften in bezug auf die

gerügte Bestimmung der gg 120 ff. betr. die Zuziehung Sach

kundiger ganz denselben Standpunkt einnehmen, wie ihn die

Tierärzte einnehmen müssen und wie er in den vorhergegangenen

Artikeln verfochten worden ist, ergibt sich daraus, daß in

der Petition, welche der Verband deutscher Viehversicherungs—

gesellschaften schon dem aufgelösten Reichstag eingereicht hatte

und nunmehr dem neuen Reichstag einreichen wird, sich

folgender Satz befindet:

„Die Frage, ob die Zuziehung eines Tierarztes un

tunlich ist oder nicht, läßt dem einseitigen Ermessen des

Versicherungsnehmers einen viel zu großen Spielraum, ’

und erscheint es unbedingt notwendig, diese Bestimmung

‘dahin abzuändern, daß ein‘ Laiensachverständiger nur

dann an die Stelle des Tierarztes treten darf, wenn ein

Tierarzt im Umkreis von 15 Kilometer nicht wohnhaft

ist. Die sofortige Inanspruchnahme tierärztlicher Hilfe

ist für die Viehversicherungsgesellschaften von höchster

Wichtigkeit, denn nur dadurch ist es möglich, .die Schäden

 

in normalen Grenzen zu halten. ‘Der Versicherungsnehmer

hat ohne weiteres die moralische Verpflichtung, alles zu

tun, was zur Vermeidung eines Schadens erforderlich ist.

Bei der jetzigen Fassung des'ä 120 würde das Kur

pfuschertnm geradezu unterstützt, und auf Grund des

ä 120 würden manche Viehbesitzer in Krankheitsfällen

statt eines Tierarztes einen sogenannten Sachkundigen

zuziehen und die VeTsicherungsgesellschaft damit schwer

schädigen. '

Jedenfalls wird auch der Deutsche Veterinärrat, bevor der

Gesetzentwurf zur Beratung kommt, beim Reichstage die ge

eigneten Schritte tun.

Über die Anstellung eines Polizeitierarztes in Krefeld.

Am 30. Januar d. J. wurde in der Stadtverordneten

versammlung zu Krefeld über die Anstellung eines PoliZeitiera

arztes beraten. Bei dieser Gelegenheit führte der zuständige

Beigeordnete, Herr Dr. jur. Bertram, nach der Krizfelder

Zeitung zur Begründung des Antrages folgendesaus:

Ein Mangel des neuen Fleischbeschaugesetzes bestehe

darin, daß man das eingeführte Fleisch nicht mehr so genau

prüfen könne wie früher, wo es nur an~ bestimmten Stellen in der

Stadt eingeführt werden durfte. Schlechtes Fleisch werde oft bei

minderwertigen Metzgern untergebracht und verkauft. Nach Auf

fassung der Schlachthofkommission kann diesen zutage getretenen

Mängeln nur durch Anstellung einer Kontrollperson entgegen

getreten werden. Die Bedenken gegen die Anstellung einer

solchen Persönlichkeit, die natürlich auch die reellen Geschäfte

zu prüfen hat, seien durch die befragte Metzgerinnung selbst

zerstreut werden. Die Innung 4 sprach sich, was lobend anzu

erkennen sei, für die Anstellung eines derartigen Kontrolleure aus.

Der Tierarzt selbst werde natürlich unter nicharfcB'e

obachtung gestellt, damit alles mit rechten Dingen zugehe.

Durch diese Tätigkeit werde er aber nicht voll beschäftigt; es sei

daher in Aussicht genommen, ihn auch im Schlachthof eingreifen

zu lassen. In den meisten Fällen gehen zwar die Untersuchungen,

wie er betonen wolle, rasch und schnell von statten, an einzeln'cn

Tagen drängen sich die Schlachtungen jedoch derart, ‘daß ‘die

Untersuchungen nicht so schnell, wie es die Metzger wünsähen;=er

folgen. Dann müsse der in Aussicht genommene Tierarztyeingreif;ern

Die Kosten seien noch nicht genau zu bestimmen, sie betragen

etwa 3000 M., die zur Hälfte auf den Schlachthof und‘ zur Hälfte

auf den Polizeietat übernommen werden. Der Tierarzt wird nicht

endgültig und ohne Pensionsberechtigung angestellt.

Um die Mißachtung, die der Beigeordnete Dr. Bertram

in dieser Begründung dem tierärztlichen Stande entgegenbringt,

richtig zu verstehen, will ich mir erlauben, die gesperrt ge

drucktenWorte mit einer ganz kleinen Abänderung zu‘ wiederholen‘:

„Der zu wählende Beigeordnete der Stadt Krefeld wird

natürlich unter scharfe Beobachtung gestellt, damit alles »“mit

rechten Dingen zngehe.“ ' »

Würde sich, so frage ich, vielleicht Herr Dr.jur.Bertram

. um seine jetzige Stelle beworben haben, wenn die Ehrlichkeit

des Bewerbers von vornherein coram publico in solch unzwei

deutiger Weise angezweifelt wäre‘? Doch schwerlich‘! ‚

Anscheinend hat wohl Dr. Bertram mit einem Tierarzt

gelegentlich üble Erfahrungen gemacht, da nur unter dieser

Voraussetzung seine Äußerung halbwegs begreiflich ist, aber es

ist doch zum mindesten recht taktlos, nun deshalb den ganzen

Stand zu verdächtigen. Denn die moral insanity ist ebenso‘

wenig eine spezifisch tierärztliche, als etwa eine spezifisch

juristische Krankheit, und wir Tierärzte brauchen däandi hin-v

sichtlich der AuffasSung des Ehrbegrifi‘es vor keinem Berufe,
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Juristen und Beigeordnete einbegrifl‘en, zurückzustehen. Jede

Standesüberhebung in dieser Hinsicht ist aber Pharisäertum,

nichts anderes.

Wir müssen uns deshalb die unbegründete Beleidigung des

Krefelder Beigeordneten ganz energisch verbitten. Und ich

glaube der Zustimmung aller Kollegen sicher zu sein, wenn

ich es für eine Ehrenpflicht unseres Standes halte, daß sich

erst dann Bewerber um die neu'zu gründende Polizei

tierarztstelle Krefelds finden, wenn der Beigeordnete

Dr. Bertram seine kränkenden Worte an derselben

Stelle öffentlich widerruft, wo er sie ausgesprochen

hat. Wigge, Düsseldorf.

Vlehversicherungsbetrug an gros.

Aus Dresden wird den „L. N. N.“ unterm 18. d. M. ge

schrieben: Der viertägige Viehversicherungsbetrugsprozeß vor

der 6. Strafkammer des Dresdener Landgerichts erreichte gestern

sein Ende. Der Sachverhalt ist folgender: Der aus Rappen bei

Frankfurt a. O. gebürtige ehemalige Gutsbesitzer und Fuhrwerks

besitzer Otto Paul Richard Zeisiger hatte nach mancherlei

Irrfahrten und Abenteuern im Jahre 1901 in Reppen ein Fuhr

werksgeschäft gegründet. Er befand sich fortgesetzt in

Zahlnngsschwierigkeiten und kam nun, um sich immer wieder

neues Geld zu verschaffen, auf die Idee, seine Pferde bei

deutschen Viehversicherungsgesellschaften zu versichern und

diese um die Versicherungssummen zu betrügen. Er machte

das auf folgende Weise. Die von ihm gebrauchten Pferde

waren jämmerliche Tiere, die kaum imstande waren, die ihnen

zugemutete Arbeit zu verrichten. Für ein Pferd wurden in der

Regel 100 M. angelegt. Durch unerhörte Tierquä.lereien, durch

unzureichende Fütterung und angestrengteste Arbeit verendete

ein Pferd nach dem andern. Die Tiere waren in jämmerliohen

Stallungen untergebracht, jeder Unbill der Witterung ausgesetzt.

So verendeten von 1901 bis 1906 von 83 Pferden 74, und

Zeisiger erhielt von elf deutschen Versicherungsgesellschaften

in Dresden, Köln, Berlin, Perleberg, Uelzen und Halle insgesamt

9000 M. Versicherungsgelder ausgezahlt. Um einen etwa auf

kommenden Verdacht bei den Versicherungsgesellschaften im

Keime zu ersticken, hatte Zeisiger die Versicherungen teilweise

auf den Namen seiner Knechte und Fuhrleute vorgenommen und

die Versicherungsanträge mit den Namen dieser Leute unter

schrieben. Den ganzen Schwindel konnte Zeisiger aber nur mit

Unterstütz'ung eines Tierarztes in Szene setzen, und in der

Person des Tierarztes Friedrich Max lilay in Bentschen bei

Frankfurt a. 0. fand er ein gefiigiges Werkzeug. Der ebenfalls

angeklagte Tierarzt fungierte bei Todesfällen und Sektionen der

Pferde als Gutachter und stellte gegen eine besondere Ver

gütung falsche Atteste hinsichtlich der Todesursache aus, ob

gleich selbst der Laie klar erkennen konnte, daß die Tiere

durch Tierquälereien sondergleichen zu Tode gemartert worden

Auch über den Wert der krepierten Tiere stellte der

Tierarzt falsche Gutachten aus. Außer den Hauptangeklagten

Zeisiger und Tierarzt May waren noch drei weitere Personen

wegen Beihilfe angeklagt. Diese wurden jedoch freigesprochen,

während Zeisiger zu 1 Jahr 8 Monaten Gefängnis und 5 Jahren

Ehrverlust und Tierarzt May zu 8 Monaten Gefängnis und

2 Jahren Ehrverlust verurteilt wurden.

waren.

Der Fuhrwerksbesitzer Zeisiger hatte in Reppen ein

Fuhrgeschäft gegründet. Er befand sich in Zahlungssclnvierig

 

keiten und kam auf die Idee, seine Pferde bei deutschen Vieh

versicherungsgesellschaften zu versichern, und die letzteren um

die Versicherungssumme zu betrügen. Durch unerhörte Tier

quälereieu verendete ein Pferd nach dem anderen. So krepierten

von 1901—1906 von 83 Pferden 74 Tiere und Zeisiger

erhielt von 11 deutschen Versicherungsgesellschaften insgesamt

9000 M. Versicherungsgelder ausgezahlt. Den ganzen Schwindel

konnte Zeisiger aber nur mit Unterstützung eines Tierarztes

in Szene setzen, und in der Person des Tierarztes May

in Bentschen bei Frankfurt a. O. fand er ein gefügiges Werk

zeug. Zeisiger wurde zu 1 Jahr 8 Monaten Gefängnis und

5 Jahren Ehrverlust, und Tierarzt May zu 8 Monaten

Gefängnis und 2 Jahren Ehrverlust verurteilt.

Neue Entschädigungsbedingungen der Höchster Farhvverke.

Die Höchster Farbwerke haben sich in Berücksichtigung

der laut gewordenen Kritik entschlossen, in ihre Bestimmungen

über Entschädigung von Rotlaufrmpfverlusten einen neuen

Paragraphen aufzunehmen, welcher lautet:

Q’ 7. Sollte der Antragsteller wünschen, daß die Untersuchung von

unpartciischcr Seite rorgcnommen wird, so sind die in. ‚S 6 ge

nannten Organe an ein staatliches Her—hygienisches Institut cinzusenrlen.

Wir erklären uns bereit, die l'on einem staatlichen tier-hyg ienischeu

Institute auf Grund einer bakteriologischen Untersuchung gestellten

Diagnosen anxuerlrennen und die dem Antragsteller aus der Unter

suchung der Organe erwachsenden Unkosten {mit Ausnahme der Kosten

für‘ Porto und Verpackung) xu tragen.

Das von dem Leiter des betreffenden Institutes ausgestellte Gutachten

ist dem Entseheidungsantrage im Original beizufügen.

Diese Bestimmung ist eine wesentliche Verbesserung und

bedeutet eine Abstellung der hauptsächlichen Beschwerden. 0b

nicht der ganze Apparat noch immer zu kompliziert ist und

(auch mit Rücksicht auf das Seuchengesetz) eine weitere Ver

einfachung tunlich wäre, bleibt eine andere Frage.

Bericht über die Herbstversammlung des Tierärztilchen Vereins im

Regierungshezirk Küslln

am 7. Oktober 1906 im Schlachthofe zu Stolp.

Anwesend sind folgende Mitglieder und Gäste: Bierwagen

Pollnow, Breitenreiter-Stolp, Brietzmann-Köslin, Drews

Btltow, Ehlert-Wandsbek, Eichhaum-Stolp, Dr. Johann-Bütow,

K aßbaum-Köslin, Kußmann-Glowitz, Lies-Neustettin, Loeschke

Kolberg, Majewski-Schlawe, Marder-Laucnburg, Nickel-Schlawe,

Petzsch-Schlawe, Poczka-Kolberg, Bctzlaff-Rügenwalde,

Werner-Stolp, Weidefeld-Rügenwalde, Winzer-Lauenburg und

Woggon-Stoip.

Der Vorsitzende, Herr Vcteriniirrat Brietzmann, eröffnet um

123," Uhr die Versammlung, indem er die erschienenen Mitglieder

und Gäste herzlich begrüßt.

Entschuldigt hatten sich: Trneger-Belgard, Junker-Gummins

hof, Kownatzki-Belgard‚ Klingbcrg und Friedrich-Kolberg,

Reinhardt-Stolp, Ulrich-Lauenburg, Zerler und Dr. Müller

Treptow a. d. R.

Nach Erledigung einiger geschäftlicher Angelegenheiten erteilt

der Vorsitzende dem Schlachthofdirektor Werner-Stolp das Wort

zu seinem Vortrage über die Untersuchung von Nahrungsmitteln.

Der Vortragende teilt mit, daß die Stadt Stolp zu den ver

hältnismäßig wenigen Städten gehört, in denen der Verkehr mit

Nahrungs- und Genußmitteln einer regelmäßigen Beaufsichtigung

unterliegt.

Der damit Beauftragte ist der jeweilige Schlachthofdirektor.

Wohl am wichtigsten ist die Beaufsichtigung des Milchhandels.

Es werden in Stolp wöchentlich vier Milchproben durch die Polizei

dem Schlachthofdirektor zur Untersuchung übergeben. Die Unter—

suchung der Milch wird in folgender .Weise vorgenommen:

1. Prüfung der Farbe, des Geruches und Geschmackes der

Milch.
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2. Feststellung des Schmutzgehaltes:

a) mittelst des Schmutzprüfers (Patent Fliegel);

b) mittelst Zentrifugicrens;

c) mittelst Flaschenapparates nach Dr. Stutzer;

d) mittelst Sedimentierglases nach Späth zwecks mikro<

skopiseher Untersuchung der Sedimente.

3. Prüfung der Reaktion mittelst Lakmuspapier.

4. Prüfung auf etwa eingetretene Säuerung der Milch:

a) mittelst Herablaufens der Milch an einem Glaslineal;

b) mittelst der Alkoholprobe;

e) mittelst Feststellung des Säuregrades.

5. Feststellung des spezifischen Gewichtes mittelst Arllometer.

6. Feststellung des Fettgehaltes mittelst Acid-Butyrometrie nach

Dr. Gerber.

7. Feststellung der Milchzusätze:

a) die sogenannte Nitratprobe (salpeterhaltiges Wasser);

b) Nachweis von Stärkezusatz.

8. Berechnung der Trockensubstanz und fettfreien Trocken

substanz.

9. Stallrevisionen.

Die Feststellungen zu 1 bis 7 werden von dem Vortragenden

demonstriert. Das Ergebnis jeder Untersuchung wird in das Tage

huch eingetragen. Untersuchungsergebnisse, welche nicht de

Polizeiverordnung entsprechen, werden zur Anzeige gebracht.

Untersuchung der Butter.

. Feststellung des spezifischen Gewichtes bei 100 ° C.

. Feststellung der Farbe, des Geruches und Geschmackes.

. Schmelzprobe.

. Feststellung des Fettgehaltes der Butter.

. Feststellung des Wassergehaltes.

. Feststellung der Verfälschung der Margarine mittelst des

Bischoffschen Apparates.

Wegen der vorgerückten Zeit konnten nur die Apparate demon

striert und erklärt werden.

Untersuchung der Eier.

‚IchUnt‘ersucl‘rung rn_it Hilfeßdes‚Durchleuchtcns. Demonstration

der Eicrlampe und Versuche mit derselben. Frische Eier

haben einen hellen, durchschimmernden Inhalt und eine kleine

Luftblase. Letztere vergrößert sich, je älter das Ei wird;

auch wird schließlich der Inhalt unklar, trübe und fleckig.

2. Untersuchung mit Hilfe der Schwimmprobe. Eier, welche in

einer 8prozentigen Kochsalzlösung noch untersinken, sind als

frische zu beurteilen. Eier, welche in dieser Lösung

schwimmen, sind minderwertig bzw. verdorben.

Die Untersuchungen von Wurstproben auf etwaige Zusätze:

Präservesalze, Farbstoffe, Pferdetleisch etc., mußten wegen der vor

gerückten Zeit unterbleiben, desgleichen die Maggi-Untersuchungen.

Der Vorsitzende dankte im Namen des Vereins dem Kollegen

Werner für seinen sehr interessanten und lehrreichen Vortrag. An

den Vortrag schloß sich eine sehr lebhafte Diskussion.

Das im Hotel „Zum Franziskaner“ hergerichtete Mahl wurde

durch die Anwesenheit zahlreicher Damen verschönt, die inzwischen

unter Führung der Frau Werner und Frau Eichbaum-Stolp von

einer Wagenfahrt nach den romantisch gelegenen Ausflugsorten

— Waldkater und Waldkatze genannt —— zurückgekehrt waren.

Nur zu schnell verrannen die wenigen Stunden in heiterer Unter

haltung, unterbrochen durch musikalische und deklamatorische

Vorführungen, da ein ‘großer Teil der Kollegen schon früh nach

ihren, zum Teil sehr entfernt liegenden Wohnsitzen aufbrechen

mußte. '

030‘h5‘00‘9"

uns

L 0 e s c h k e ,

Schriftführer.

Bri etzmann,

Vorsitzender.

Versammlung der Kreiatierärzte des Reglerungsbezlrka Stade.

Am Sonntag, den 10. Februar, mittags 1 Uhr, fand in Har

burg, Hotel Kaiserhof, eine Versammlung der Kreistierttrzte des

Regierungsbezirks Stade statt. Mit Genehmigung des Herrn

Ministers für Landwirtschaft, Domänen und Forsten nahm Herr

Veterinärrat Nevermann aus dem genannten Ministerium an der

Versammlung teil. Der Herr Regierungspräsident in Stade hatte

seine Dezernenten, den Herrn Regierungsrat Dr. Kramer und Herrn

 
Veterinärrat Schmidt entsandt.

folgende Vorträge:

l. Die Stellung des Kreistierarztes zum Milch- und Molkerei

wesen. Reiz Herr Kreistierarzt Simon, Otterndorf.

2. Die Einrichtungen der Sammelmolkereien und die Revisionen

derselben. Ref.: Herr Veterinärrat Nevermann, Berlin.

3. Über hygienische Milchgewinnung. Ref.: Herr Kreistierarzt

Dr. Steinbrück, Lehe.

4. Die neuesten Bestimmungen über die Bekämpfung der

Schweineseuchen und der Maul- und Klauenseuche. Ref.:

Herr Veterinärrat Nevermann, Berlin.

Auf der Tagesordnung standen

Diese Versammlung war im Regierungsbezirk Stade die erste

ihrer Art. Alle Anwesenden waren aber am Schlusse derselben

darin einig, daß die regelmäßige, jährlich einmal wiederkehrende,

Abhaltung solcher Versammlung im dienstlichen Interesse sehr

wünschenswert sei. Dabei wurde erwähnt, daß bei den beamteten

Ärzten derartige Versammlungen bereits beständen.

Am Sehlusse sprach der Leiter der Versammlung Herrn

"eterinttrrat Nevermann und den Herrn Dezernenten an der

Königlichen Regierung zu Stade den Dank der Kreistierärzre für

ihr Erscheinen aus und Herrn Veterinärrat Nevermann ganz be

sonderen Dank für die Übernahme der beiden wichtigsten und

interessantesten Referate .

Um 5‘/‚ Uhr wurde die Versammlung geschlossen; nach der

selben fand ein gemeinschaftliches Essen statt.

Einladung zur Versammlung des Vereins der Schlachthottlerlrzte der

Provinz Hannover.

Die IV. Versammlung des Vereins der Schlachthoftierärzte der

Provinz Hannover findet am Sonntag, den 17. März d. Js., vormittags

11 Uhr im Hotel Vier Jahreszeiten, Hannover, Ägidientorplatz, statt.

Tagesordnung:

1. Geschäftsbericht.

2. Freibankbetrieb an den Schlachthöfen.

Emden.

3. Die Unfallversicherung der Schlachthofticrz'lrzte. Ref.: Dir.

B r i n ko p - Lüneburg.

4. Tierilrztliche Standesfragen. Ref.: Dr. Helmich-Northeim.

5. Vernichtung und Verwertung von Kadavern und Schlachthof

abfällen. Ref.: Dir. Obertierarzt Koch-Hannover.

6. Mitteilung aus der Praxis.

7. Neuwahl des Vorstandes. |

Nach den Verhandlungen findet ein gemeinschaftliches Mittags

mahl statt.

Rcf.: Dir. Heile

Der Vorstand.

K o c h.

Die Erledigung der Vakanz in Elberfcld.

Wie durch Herrn Oberbtlrgermeister Funk freundlicherweise der

Redaktion direkt mitgeteilt wird, ist der bisherige erste Tierarzt

am Schlachthof zu Frankfurt a. M., Dr. Voirin, zum Schlachthof

direktor in Elberfeld ernannt worden, womit die Angelegenheit eine

sehr erfreuliehe Erledig1mg gefunden hat. Anläßlich der Verölfent

lichungen in Nr.6 u. 8 sind übrigens einige Zusendungenandie Redaktion

erfolgt, die ergeben, daß auch die Elberfelder Lokalprcsse sich mit

dem Gerllcht von der Ernennung eines Bureauvorstehers zum Direktor

befaßt hatte. Genährt worden mag diese irrige Annahme auch

dadurch sein, daß an dem betr. Bureau wie auch im Elberfelder

Adreßbuch zu lesen ist oder war: Hauptverwaltung des Schlacht

und Viehhofes. — Stadtsekretär. Das kann in der Tat zu M18

vcrständnissen Anlaß geben.

‚Verfügung betr. Abgabe der Flelschbeschau-Tagebilcher. ‚

Zu der in Nr. 6, S. 101 veröffentlichten Verfügung vom 27. De

zember 1906, wodurch die Fleischbeschauer verpflichtet werden, ihre

Tagebücher den Kreistierärzten einzusenden, ist zu bemerken, daß nach

authentischer Interpretation diese Verpflichtung auch auf die Be

schauti_erätrzte sich bezieht. Bei der Revision durch die Departements

tierä.rzte können daher die abgelaufenen Bücher eben nicht vorgelegt

werden. '
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Zur Audilbung der ‘Fleischheschsu außerhalb des Bezlrkes.

Vielfach war Tierärzten die besondere Ermächtigung erteilt

worden, im Bezirk eines Laienbeschauers das zum Export bestimmte

Schlachtvieh zwecks Freizügigkeit auf Antrag des Schlächters

rechtsgültig zu untersuchen. Wie verlautet, soll diese Ermächtigung

allgemein eingeschränkt werden. Im Regierungsbezirk Potsdam

ist daher eine Abänderung der früheren Anordnung des Regierungs

präsidenten bereits bestimmt worden.

‚ Neues Schwelneseuche-Serum.

Ein neues Schweineseuche-Serum wird von einer Hamburger

Firma auf den Markt gebracht. Wiewir hören, sind bei der Her

stellung desselben Hamburger Tierärzte nicht beteiligt.

Maßregeln gegen die Schweineseuche.

Die, seit langem erwartete neue Anweisung zur Bekämpfung

der Schweineseuche und Schweinepest nebst gemeinfaßlicher Be

lehrung ist zur Ausgabe gelangt. Die Veröfl’entlichung wird in

Nr. 10 der B. T. W. erfolgen.

' Biicheranzeigen und Kritiken.

Neue Eingänge.

Prof. Dr. Eugen Fröhner, Chirurgische Diagnostik der Krankheiten

des Pferdes. Zweite verbesserte Auflage. Mit 28 Abbild. Ferdinand

hinke, Stuttgart 1907. Preis 3 M.

Relnhold Schmaltz, Akademische Freiheit und Vaterlands

liebe. Festrede, gehalten bei der Feier des Geburtstages Sr. Majestät

des Kaisers und Königs in der Königlichen 'I‘ierärztlichen Hoch

schule zu Berlin. Verlagsbuchhandlung von Richard Schoetz, Berlin

1907. Preis 0,50 M.

Denkschrift, betr. die Stellung derKreistierärzte in Elsaß

Lothringen. Herausgegeben vom Tierärztlichen Verein "011 Elsaß

Lothringen. J. Brinkmann, Millhausen i. E. 1907.

Martin H|esemann, Lösung der Vogelschutzfrage nach Frhr.

\_'. Berlcpsch. Im Auftrage der „Kommission zur Förderung des

Vogelschutzes“. Mit vielen Abbildungen und 2 Bunttafeln. Verlag

von Franz _Wßäncr, Leipzig 1907. Preis 1 M., von 50 Exemplaren

an 80 Pf._ pro Exemplar. '

' Dr. H. Lsntzsch‚ Oherregierungsrat, Kgl. Sächs. Gesetz bctr.

die Unterhaltung und Körung der Zuchtbullen, vom

30. April 1906, nebst Ausführungsverordnung vom 30. November

Mit Erläuterungen. Roßbergschc Verlagsbuchhandlung,

Leipzig 1907. Preis 1,40 M. ' ‘ '

Dr. Richard Edelmann, Mcdizinalrat, Die Schlachtviehver

sicherungsgcsetzgebung des Königreichs Sachsen nach

den Gesetzen vom 2. Juni 1898 und 24. April 1906. Zum Gebrauche

für Verwaltungsbeamte, Gemeindevorständc, Tierärzte, Fleischbe

schauer und Tierbesitzer. Mit Erläuterungen. lioßbergsche Verlags

buchhandlung, Leipzig 1907. Preis 1,80 M.

Prof. Dr. W. Pfell'l'er, Operationskursus für Tierärzte und

Studierende. Vierte, vermehrte Auflage. Mit 65 Abbildungen.

Verlagsbuchhandlung von Richard Schoetz. Berlin 1907. Preis 4 M.

‚~ ‚Gurt Relchert, Neuer Spiegelkondensor zur Sichtbar
inachung vnltramilrroskopischer Teilchen aus der optischen Werk

stlttte C. Reichert, Wien. (Sonderabdruck aus den „Vierteljahres

berichten des Wiener Vereins zur Förderung des physikalischen und

‘chemischen Unterrichtes“)

Personalien.

Ernennungen: Wissenschaftliche Stellen: Der zum außer

ordentlichen Profes‘soi- an der Tierärztlichen Hochschule München

‘ernannte Bezirkstierarzt Dr. Fambach-Glauehau hat auf die Stelle

Verzicht geleistet. — Schlachthofverwaltung: Die Schlachthof.

inspektoren E. Kohl-Sommerfeld, Ohr. Thurmann-Altena i. W. und

d'e'r Sehlachthoftierarzt Karl Leicht-Freising zu Schlachthofdirektoren

daeelbst, Schlachthol'tierarzt Oskar Reimmamz-Breslau zum städt.

I.

Tierarzt in Ak011 (Prov. Sachs.)‚ Alfred Valer aus Dresden zum

2. Schlachthoftierarzt in Görlitz.

Niederlassungen: Die Tierärzte Wilhelm Bar/x in Putbus, Karl

Joseph z. Z. als Assistenztierarzt in Stralsund, Richard KukIa-Praust

in Bentsehen (Posen). — Verzogen: Tierarzt Allz'ng Fislro von

Norden nach Hege (Hannover). _

Examina: Das Examen als beamteter Tierarzt bestanden

in München: G. Bicker-Blombcrg (Lippe), M. Bitlner-Hilpoltstein

(Mittclfr), Dr. A. Clcoz'sch—Cöln, D. Daasch-Hamburg, F. Dicsz'ng

Trakehnen (Ostpr.)‚ P. Eccard—Mannheim, F. Eder-Ergoldsbaeh (Nieder

bayern), Dr. S. E'e'senmann-Aug'sbulg, B. Förg-Schwarzach (Nieder

bayern), II. Frioklngcr—Niedereving (Westf.), E. FürenHamburg,

A. Haag-Wirth (Donau), A. Harder-Straubing, P. Hedercr-Mllnchen,

F. IIcz'n—Giengen (Brenz), II. II_ellmzdh-Miinchen‚ Th. Hagel-Hamburg,

I'll. Jöhnck-Oldenburg (Großhzgt), H. Ju-ngclaus—Hamburg, II. Kuppel

mayr-Metz, O. Lehner-Augsburg, I?~ Mayer-Neubmnn (Unterfranken),

E. ..Ilenncl-Mlinchen‚ E. Meyer-Königsberg i. Pr, F. J. Meyer-Vechta

(Oldenbg.)‚ X. Oll-Kempten (Allgäu), E. Pflugmacher-Schulitz (Posen),

F. Pißl-Milnchen, A. PrcIlcr-Frankfurt (Main), H..Probst-Miinchen,

O. Reich-Hamburg, K. Reimamz-Mllnchen, L. Rupp-Lechhausen (Ober

bayern), J. Sandner-Osterhofen (Niederbayern), J. Schon-Bad Aibling,

N. SFhNarx-Gräfenberg (Oberfrankeh), K. Sicbke-Bremen, A. Stein

Wurzen (Sa), A. Vierlz'ng-Weiden (Oberpfalz), V. Vogel-Zeltingen

(Schwaben), J. Weiß-Pfirt (Els.-Lothr.)‚ K. Zimmermann-Fürth; in

Berlin die Tierärzte: Dr. Karl lllüllcr-Weißensee, Heinrich Tigges

Borsten, Richard Broll—Berlin, Franz Ledermann-Berlin, Dr. Karl

Ocslcrn-Hamburg, Paul Schulz-G1‘. Schönebeck, Karl Hcrtha-Heinrode

und Oberveteriniir Rudolf Krcmp-Demmin.

Promoviert: Die Tierärzte Kurt Immz'sch-Dresden, Il'1'holaus

Gieecn-Mozxdorf, Engen A‘cumark-Gnichenbach‚ bisher am Hygieu.

Institut der Tierärztlichen Hochschule Berlin, Paul Viklor Lenfers

Notuln, Wilhelm Ruschc-Meitzendorf zum Dr. med. vet. in Gießen,

Alfred Horn, Albert Licpc zum Dr. phil in Leipzig.

Approbiert: Die Herren Bruno Fcz'bel-Culm, Georg Frilac

Berlin, Paul Boelnn-Alt-Landsberg, Hermann Wächlcr-Ohrum,

Hermann HelIbcrg-Hof, Engen Schwarx—Königswalde, Kurt Krcgenmr

Berlin, Paul Friesicke-Nauen, l‘ilrtor Hessen-Danzig, Johannes Tapken

Varel, Julius Preuß-Strasberg, Georg I’ricbalsch-Grätz, Edwz'n Bus:

Berlin, Johannes Andrec-Friedeberg, Paul Becker-Strubhergshof,

Arthur Bocsncr-Breslau, Gar-l I’uppc-Kllstrin, Franz Hürlcr-(fochem,

Richard Gründe-Kreuzberg, Erich Siech-Dossoczyn, Hcrberl Turozrski

Schweritainen, Paul Schulz-Strozcwo-Hauland in Berlin; Johann

Fhßbcmlcr-Holzbiittgen, Ludwig Hennans-Walbeck, Friedrich Thun

Hannover, Alexander Wol/f-Dransfeld, Gnslar Lüsscm-Sin‘zenich,

Karl Il_cck-Wolfahrtsweiler, Ernst .S'chiila-Dodendorf und Otto Stute

Künigslutter in Hannover. '

In der Armee: Preußen: Befürdert: Der Studierende der

Militär-Vctcrinär-Akademie Jzu‘nclrc unter Überweisung zum _Drag.

Regt. Nr. 13 und gleichzeitiger Kommandierung zur Militär-Lehr—

schmiedc Berlin zum Unterveterinär. — In der Schutztruppe

für Deutsch—Südwestafrika: Ausgeschieden: Obr5rveterinär

«‘Ditx bchul's Wiederanstellung im Bereiche der König]. Preuß. Heeres:

‚Verwaltung. — Im Beurlaubtenstande: Preußen: Befördert:

Die;Untervetcrinlire Ifi'laml und Fofh vom Bez.-Kdo. III Berlin, Koops

vou_i Bez.-Kdo. 11 Altona zu Obervetcriultren» — Zugang: Ober

veterinllr a. D. Müller vom Bez.-Kdo. St. Wendcl als Obervcterinäir

des Beurlaubtenstandes wieder angestellt. Bayern: Abgang:

St€thsveterinär Dr. Leonhardt Vogel, Landwehr 2‚Aufgcbots (IMilncheri)

der Abschied bewilligt.

Todesfälle: Kreistierarzt a. D. Karl l’lrich-Lauenburg, Schlacht

hol‘tierarzt Oskar IGihIer-Bautzen. Ä '

Vakan-zen.

(Vgl. Nr. 6.)

Schlachthofstelle: Magdeburg: Tierarzt zum ‘l. April 1907.

Gehalt 2700 M. Bewerbungen sofort an den Magistrat.
A Besetzt: Tierarztstelle in Baldenburg.

 

- Vsrsnlvvorlllch für den Inhalt (exkl. lnscn.tentell): Prof. Dr. Schmaltz in Berlin. — Verlag und’ Eigentum der Verlagsbuchhandlung von Richard Schont: in Berlin. —

Druck von W. Bllxeulieln, Berlin.
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Ausgegeben am V7.

lnhaltl Mord: Übcrzühlige Gliedmaßen beim Kalbe. —-- Friederlch: Angeborene GIiedmaßenverkriimmung. — Liepe:

Atiologie und Identität der Eisenbahnkrankheit und Gebärparesc des Rindes als Gchirnanitmien.— Reinhardt:

Erscheinungen der Gebitrparese bei innerer Verblutung. — Raebiqer: Schutz- und Heilimpl'ung nach Sobern

heim bei Milzbrand der Rinder. — Referate: Sticker: Infektiöse und krebsige Geschwülste an den äußeren Geschlechts

organen des Hundes — ('nny: Die Thorakozentese in der Behandlung der l’leuritis des Pferdes. — Njegotin: Zur Frage

der graphisch-akustischen Sigualisierung der Herztätigkeit. —— Arzneimittel. — Albrecht: Ein Fall von Festlicgen nach der

Geburt beim Rinde und Heilung durch l.nftinfiltration in das Euter. — Braun: ist die Taube als Tcstobjekt für die Prüfung

eines Gefiligelcholcraimmnnsernms tauglich? — Stazzi: Die Krankheit der Barbon. l’sorospermosis oder Myxoboliasis tuberosa

der Barben. — Jeß: Wochenilbersicht über die medizinische Literatur. — Tllqesqeschlehte: Wiggc: 'I‘icrschntz und Strafrecht.

— Verschiedenes. — Siaatsveterlnärwesen: Verschiedenes. — Flelschbeschsu, Flelsch- und Viehverkehr: Ergebnisse der Schlacht

viclr und Fleischbeschan im Deutschen Reiche (Preußen) für das Jahr 1905. — Verschiedenes. — Personalien. — Vakanzen.

Uherzählige Gliedmaßen beim Kalbe.

.\litgeteilt von

Tierarzt lordltastcnbnrg (0stpr.)

Nachstehende Photographie bedarf keiner langen Erläuterung.

Es sei nur bemerkt, daß die überzählige Gliedmaße ein An

hängsel der Nierengegend bildete und mit der Wirbelsäule ver

wachsen schien.

 

Angeborene Gliedmaßenverkrümmung.

Von Tierarzt Frlederlch-Hersfeld.

Beifolgende Photographie dürfte ein interessanter Beitrag

zu der in Nr. 48 1906 der B. T. W. erörterten Frage der an

geborenen Verkriimmung der Gliedmaßen sein. Wie aus dem

Bilde ersichtlich ist, beschreibt die linke hintere Gliedmaße vom

Sprunggelenk an einen großen Bogen um den rechten Hinterfuß.

. vorhanden.

Der rechte Hinterfuß dagegen zeigt eine starke Dorsalflexion,

so daß das Fesselgelenk den Boden berührt. Die Verkrümmnng

der linken Gliedmaße war zustande gekommen durch eine

Drehung derselben um die Längsachse; diese Drehung beschränkte

sich fast nur auf das Sprunggelenk, was nach der Schlachtung

an der schiefen Stellung der Gelenkflächen deutlich zu erkennen

 

war. Rachitische Veränderungen an den Knochen waren nicht

Das Kalb war nicht imstande, sich mit der Hinter

hand zu erheben, vielmehr bewegte es sich mit den Hiuterfüßen

rutschend weiter, wobei die hintere Fläche des rechten Fußes

und die äußere Fläche des linken Fußes vom Sprunggelenk an

den Boden berührten. Zweifellos war diese Verkriimmung an

geboren, doch scheint sie ein Geburtshindernis nicht abgegeben

. zu haben.
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Atioiogie und identit'ät der Eisenbahnkrankheit

und Gebärparese des Rindes als Gehirnanämien.

Von Tierarzt LIepe-Sonderburg.

Wie vor Jahren durch Einführung der Rotlauf-Impfungen

wieder die Schweinezucht in Deutschland rentabel gemacht und

somit der immer mehr zunehmende Fleischverbrauch in Deutsch

land wieder einigermaßen gedeckt werden konnte, so war es

auch vor wenigen Jahren eine große Errungenschaft der

Veterinärmedizin, als durch Anwendung der Euter-Imfttherapie

beim Milchfieber somit auch dieses Übel in der Rindvieh

zucht beseitigt war. Es gab von Stunde an viele Landwirte,

denen die Aufzucht der Kälber durch Schwergeburt und Milch

fieber verleidet worden war, die nun wieder mit Freuden ihre

Tiere, schon der Tuberkulose wegen, auf die Weide trieben

und ihren durch Abmelkewirtschaft zusammengeschmolzenen

Viehstand durch Aufzucht vergrößerten. Ja, so entscheidend

war die wirklich heilbare Therapie. Sie war eine der genialsten

und wirkungsvollsten, die je die Veterinärmedizin erlebt hat,

und nochmals Heil dem Erfinder! Dazu kam nun noch, daß

mit der Zunahme der Mastfähigkeit und intensiven Haltung

unserer heutigen Rindviehbestände dieses sogenannte Kalbefleber

von Jahr zu Jahr zunahm. Heute gibt es wohl kaum noch

einen praktischen Tierarzt in Deutschland, der mit der Luft

tiltertherapie bei der Gebärparese des Rindes nicht schon

mehrere sichere Erfolge gehabt hat; worauf er schwören kann,

daß nur durch sein Eingreifen das Tier gerettet worden ist.

Ja, mit dieser unumstößlich sicheren Bekämpfung der Gebärparese

mußte auch die Ätiologie des Kalbefiebers angerüttelt werden,

und mit Recht; denn so unsicher vordem die Behandlung war,

ja oft zum Nachteil des Tieres (Verschluckpneumonien, Ader

laß) und des Besitzers (verfehlte frühzeitige Schlachtung), ‚so

viele falsche Theorien wurden aufgestellt über die Ätiologie.

Wie sich nun in der Regel jede Therapie eng an die Ätiologie

der Krankheit anschließen muß, so war dies eben beim Milch

fieber nicht möglich, weil die wirkende. Ursache unklar war.

Da ist die Therapie mit sicherem Erfolge vorausgeeilt, und es

ist heut nur zu bedauern, wenn sich sogar verschiedene erste

Autoren nicht von der Injektionstheorie und der sogenannten

Autointoxikation des Kalbefiebers trennen können. Die Gebär

parese ist eine akute mechanische Anämie des Zentralnerven

systems mit ihren lähmenden Wirkungen auf den ganzen Körper.

Diese, sagen wir ruhig sog. Gebärparese trat in früheren

Jahren besonders nach dem Kalben am zweiten, dritten oder

auch vierten Tag auf, so in den meisten Büchern zu lesen.

Später beobachtete man sie auch am ersten Tag nach dem

Kalben, ja sogar wenige Stunden vor dem Kalben, schließlich

einige Tage vor der Geburt, und in neuer Zeit sah man die

Gebärparese sogar mehrere Tage, selbst Wochen vor dem Kalben

auftreten. Die Ursache dieser Beobachtung ist nur zu suchen

in der Verfeinerung und Veredlung unserer heutigen ver

schiedenen Rindviehschläge bei intensiver mastiger Haltung’ mit

folgender Zunahme der Milchmenge. Je milchreicher ein Tier

ist bei guter Mastfähigkeit, je leichter ist eine Gebärparese zu

befürchten. -— Ein gut genährtes, milchreiches Tier einer milch

reichen Rasse steht kurz vor dem Kalben. Das Euter ist ge

schwollen, aus allen Strichen fließt tropfenweis die Milch ab;

es wird gemolken, aber nur wenige Liter sind herauszube

kommen. Da kalbt plötzlich das Tier über Nacht und gibt am

 

 

nächsten Tage über 20 Liter Milch. Um diese zu produzieren,

müssen sämtliche Organe des Körpers mitarbeiten und natürlich

auch darunter leiden. Die empfindlichsten Organe leiden am

meisten, das beweist das Zentralnervensystem. Mit seinen

lähmenden Wirkungen setzt es sofort ein. Das Tier zittert am

ganzen Körper, ‘zeigt starren Blick, fallt zu Boden, Lähmi1ng

des Kehlkopfes und des Pansens sind bald zu bemerken, Kot

verhaltung und Lähmung der Blase. Das alles sind Zeichen

nervöser Störungen. Die Toxine eines Erregers, sowie die

giftigen Alkaloide können nicht besser solche Symptome der

Nerven auslösen. Das Tier liegt wie tot am Boden, nur

Zuckungen und Stöhnen bekunden noch, daß es lebt, es träumt

krankhaft, der Besitzer hat es aufgegeben und möchte selbst

nicht mal mehr essen von dem Fleisch, das sein gesundes Tier

noch vor wenigen Stunden beherrscht hat. Jetzt kommt die

Euter-Lufttherapie. Wie eine straff gespannte Trommel wird

das Euter aufgetrieben, vielleicht noch etwas massiert, und das

Tier bleibt ruhig liegen. Ja bald wird der Körper noch ruhiger,

es schläft vollständig und rührt sich gar nicht mehr, reagiert

auf keinen Stich. Nun könnte man hier Wunder glauben, wie

die Laien, denn oft schon nach einer halben Stunde, meistens

nach einigen Stunden, kommt Leben in den Körper. Der gräß

liebe dumpfe Klageton wird klarer, freier und heller, das Tier

kann seine Kehlkopfmuskel wieder bewegen, die Lähmung läßt

allmählich nach. Die große Pupille wird kleiner, die Lider

schließen sich des öfteren und ein traulieher Blick läßt die

Glotzaugen verschwinden. Auch die Halsmuskel erhalten Kraft

und nehmen den Kopf anfangs vergeblich, schlotternd, dann aber

sicher aus der bekannten Todeslage. Dem Aufleben des Kopfes

schließt sich der übrige Körper an, die Pansenlähmung läßt

nach, ihr folgt bald die Lähmung der Blase und die Folgen

hiervon lassen den Besitzer schon auf die Genesung hoffen, und

noch wenige Minuten dauert es, da sucht die Mutter schon nach

dem Jungen.

So werden heute 90 Proz. der an Gebärparese erkrankten

Kühe gerettet nur durch die Luft-Therapie, und sie allein genügt

vollständig, falls die Behandlung nicht zu spät einsetzt. Ja, es

wird Kollegen geben, die überhaupt noch keinen Todesfall von

Gebärparese seit jener Zeit zu verzeichnen haben. Genau so

prompt tritt die Heilung ein bei Kühen mit Gebärparese vor

dem Kalben, und genau so sah Tierarzt Meier-Ketzin damals

seine durch 15—18 Pfund Kraftfutter (Kleie und Baumwollensaat

mehl) pro Kopf und Tag krank gefütterten frischmelkenden

Kühe heilen. In diesen» intensivsten landwirtschaftlichen

Betrieben mit Abmelkewirtschaft, wo durch solche reichliche

Kraftfiitterungen die Kühe gleichsam als Milchmaschine gebraucht

werden und das Euter soviel wert ist, als die ganze Kuh, sah

Meier mehrere Kühe erkranken, die Lähmungen zeigten, wie

bei der Gebärparese. Es könnte ja auch Vergiftung sein, aber

da eben nichts weiter zur Hand und die Diagnose unsicher

war, die Symptome aber denen der Gebärparese ganz ähnlich

waren, griff Meier zur Luftpumpe und siehe da, alle Tiere

wurden gerettet, wenn auch nicht gleich so schnell, wie bei dem

gewöhnlichen Kalbefieber. Somit hat auch hier wieder die

Therapie entschieden, d. h. diese sowohl, wie die Symptome

stimmen mit denen der Gebärparese genau überein, und es

bedarf heute keines Zweifels mehr, daß das sog. Milchfieber

auch bei Tieren spät nach dem Kalben auftreten kann. Ja

man möchte sagen, daß das Milchfieber = Gebärparese sogar
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mechanisch erzeugt werden kann, nur muß die Milchdrüse ent

sprechend funktionieren. Ich werde meine Versuche fortsetzen

und darüber später berichten. Wo bleibt da die Antointoxikation

und die Infektionstheorie. Daß diese großartige Ent

deckung in ihrer einfachen Weise bald Eigentum der Landwirte

und Viehhändler werden mußte, war vorauszusehen, und heute

reist wohl kein Händler mehr beim Viehtransport ohne seine

Luftpumpe. Die ureigensten Instrumente und Tierqnälereien

sieht man da oft, aber der Zweck wird erreicht und zwar so

sicher, daß diese Tatsachen nicht umzustoßen sind.

Es kommt nun aber bei den großen Transporten von hoch

trächtigem und frischmelkendem Vieh, die ebenfalls von Jahr

zu Jahr zugenommen haben, nicht allein Gebärparese, sondern

auch eine andere Krankheit vor, die ebensowenig erforscht und

behandelt werden konnte, wie die Parese, das ist die Eisenbahn

krankheit bochträchtiger Rinder auf dem Transport. Beide Krank

heiten nun auseinander zu halten, war für den Händler- sehr schwer,

noch dazu, wo die Symptome beider Krankheiten sich sehr nahe

kamen und auch oft vom Tierarzt schwer genau zu diagnostizieren

waren. Dies allein genügte schon, um auch bei der Eisenbahn

krankheit die Lufttherapie anzuwenden. Wenn auch im all

gemeinen anfangs für das Verständnis schwer, so doch aber

schleichend sicher gewann auch hier die Therapie die Krone.

Ganz so hoch prozentig, wie bei der Gebärparese, läßt sich heut

die Heilung noch nicht hinstellen, oft aber frappierend, schnell

und großartig. Bei richtiger Diagnose mag sich die Wirkung

doch 75 Prozent plazieren. Es wurde also auch hier durch

kunstgerechte, wohl mehr zufällige Therapie die Ätiologie der

Krankheit geklärt. Übrigens schwer war es ja auch nicht nach

dieser Errungenschaft der Lufttherapie und Erkenntnis der Gebän

parese als Gehirnanämie auch die Eisenbahnkrankheit zu be

kämpfen und leicht zu erforschen, oder auch den umgekehrten

Schluß von dieser ausgehend zu ziehen, wie ihn Professor

Schmidt in seinem Vortrage Nr. 43 vorigen Jahrganges der

B. T. W. anrät. Dieser Vortrag übrigens hat mich verpflichtet,

die Veröffentlichung meiner Zeilen etwas zu verfrühen, da ich

mit verschiedenen Untersuchungen dieser beiden Krankheiten

noch nicht am Ende bin. Die vielen Symptome dieser beiden

Gehirnanämien sind dieselben, der fast negative pathologische

anatomische gröbere Befund ebenfalls, die Therapie ganz dieselbe

und sicher wirkend; mehr ist wirklich im Gröberen schon nicht

nötig, um zwei Krankheiten zu identifizieren und sie beide als

Gehirnanämien anzuerkennen. Wenn Professor Schmidt als

Hauptdifl‘erentialdiagnostikam angibt, daß die Eisenbahnkrankheit

nur bei hochträchtigen Kühen vorkommt, so ist dies heute ein

Irrtum und eine kleine Voreirigenommenheit, schon sofort bei

hochfrischmelkenden festliegenden Kühen mit der Diagnose Gebär—

parese umzugehen und umgekehrt. Sehr richtig sagt Professor

Schmidt, was bei der Gebärparese das strotzende, maschinen

mäßig arbeitende Milcheuter ist, ist hier bei der hochträchtigen

Kuh der Uterus, die Plazenta, die durch den Transport an

gestrengten Muskeln, dann aber ebenfalls auch das Euter und

die stärker arbeitenden Lungen. Daß mehr Weidetiere erkranken,

liegt einesteils in der Mehrzahl der transportierten Weidetiere

und in der Tat in der Ungewohnheit der einseitigen Muskel

leistung, sich stehend zu erhalten. Entscheidend aber sind immer

bei beiden Krankheiten das Euter und der hochträchtige Uterus.

Ja kommt einmal bei einer nicht so milchreichen, hochträchtigen

Kuh die Eisenbahnkrankheit vor, so dauert die Heilung auch per

 

Euter schon länger, womöglich bleibt sie ganz aus, und das sind

eben die Fälle, wo nicht allein das Euter zusammen mit dem

Uterus, sondern auch die Plazenta, Lungen und Muskel usw. zur

Ursache des Leidens beigetragen haben. Hier müssen neben

der Euter-Lufttherapie auch noch andere hygienische, diä.tetische

und beruhigende Mittel angewendet werden. Kühe einer nicht

so milchreichen Rasse, z. B. die Shorthorns, können deshalb ruhig

mastig ernährt sein, und sie werden weniger an Gebärparese

und Eisenbahnkrankheit leiden. Sie verarbeiten eben das in

tensive Futter nicht zu Milch, sondern zu Fleisch, genau so wie

die hochträchtigen Rinder das Futter zur Arbeit umsetzen, die

des öfteren in der Hochträchtigkeit bewegt werden und dann

weniger an Gebärparese erkranken. Dies letztere wieder ist

auch mit ein Grund dazu, warum die Weidetiere weniger an

Gebärparese leiden, als die Stalltiere. '

Zum Nachteil natürlich ist diese intensive Verarbeitung des

Weidefutters für die Bewegung wieder für die Tiere, die durch

den Transport in den Zustand der Ruhe, Erschöpfung und un

gewohnten Leistung der Muskel und Drüsen versetzt werden

und somit an der Eisenbahnkrankheit erkranken. Solche sich

einander entsprechende Ursachen, für die Ätiologie der beiden

Krankheiten als Gehirnanämien und als identisch wichtig,

ließen sich, was die Leistung der Drüsen und Muskel bei Ver

arbeitung des Futters beim Rindvieh anbetrifft, noch mehrere

anführen, jedoch davon später. Ja, die Kreuzung der milch

reichen Schläge mit Shorthorns wurde sogar von mehreren

Landwirten angewendet, um die Gebärparese fernzuhalten.

Warum wird weitermehr nun nicht durch Anwendung der Euter

Lufttherapie bei der Eisenbahnkrankheit die hohe Heilzahl,

wenigsten vom Laien nicht, wie bei der Gebärparese erreicht.

Dies liegt nur an der falschen oder unzureichenden Diagnose.

Kühe, die an Gehirnanämie (Gebärparese oder Eisenbahn

krankheit) und womöglich noch an einer rheumatischen Erkran

kung, wie sie beim Transport dieser so empfindlichen Tiere oft

vorkommt, leiden oder eine Fraktur besitzen, können durch

bloße Luftinfusion zwar vom Tode gerettet, aber momentan

nicht zum Aufstehen gebracht werden, und so ist hierin auch

wieder die Therapie diagnostisch ausschlaggebend. Entweder

muß die Myositis usw. weiter behandelt oder an eine Schlachtung

gedacht werden, was in wirtschaftlicher Beziehung für den

Besitzer, vor allen Dingen aber für den reisenden Händler von

eminentem Vorteil ist. Immerhin ist die Eisenbahnkrankheit

eine viel gefährlichere Antimie als die Gebärparese, weil hier

nicht allein das Euter, sondern auch noch andere Organe als

Hauptursache des Leidens anzusehen sind. Von der Veränderung

dieser übrigen Organe wird es abhängig sein, ob die Eisenbahn

krankheit per Euter heilbar ist oder nicht, die Functio caesa

entscheidet. Strenge Grenzen zwischen beiden Krankheiten sind

nicht zu ziehen. Ich habe mäßig gut genährte, frischmelkende

Kühe auf dem Transport und kurz nachher so schwer und eigen

artig erkranken sehen an Gehirnanämie, daß es Professor Schmidt

wohl schwer gefallen wäre, eine entscheidende Diagnose zu geben,

wenn ich ihm vorher gesagt hätte, die Kühe sind hochträchtig.

Demnach komme ich zu folgenden Schlußsätzeu:

1. Die Gebärparese und die Eisenbahnkrankheit der Rinder

sind beides akute Gehirnanämien, die ohne Behandlung fast aus

nahmslos mit dem Tode enden.

2. Die Euter-Lnfttherapie ist die einzig richtige und sicher

wirkende Behandlung beider Krankheiten.
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3. Bleibt bei dieser so bedingten Gehirnanämie die Luft

therapie ohne baldigen Erfolg, so ist in der Regel zur Schlachtung

zu raten, da eine andere Krankheit, wie Septic. puerper., Metritis,

Frakturen, rheumatische Myositen usw., selbständig bestehen

oder sich sekundär hinzugesellt haben.

4. Diese durch Euter-Lufttherapie heilbare Gehirnanämie

kommt nur bei intensiv ernährten milchreichen oder hochträchtigen,

hyperämisch geschwächten Kühen vor. Voraussetzung bleibt

immer für die Gebärparese die fast plötzlich durch Kraftfutter

mittel oder den Geburtsakt bedingte Blutzufuhr zum Euter; bei

der Eisenbahnkrankheit ist es die Undisponiertheit milchreicher

oder hochträchtiger Rinder für den langen Transport.

 

Erscheinungen der Gebärparese bei innerer Ver

blutung.

Von Oberamtsticrarzt Reinhardt-Freudenstadt.

Tierarzt G. Meier-Ketzin führt in Nr. 7 der Berliner

Tierärztlichen Wochenschrift, Jahrgang 1907, aus, daß das

Kalbefieber nicht als eine Intoxikationskrankheit, sondern als

eine Gehirnanämie anzusehen sei und zählt als Beweis hierfür

u. a. auf, daß eine durch irgendeine Ursache, z. B. durch innere

Verblutung, hervorgerufene Gehirnanämie unter dem Bild der

Gebärparese verlaufen könne. Ich habe in jüngster Zeit Ge

legenheit gehabt, einen Fall von einer durch innere Verblutung

zustande gekommenen Gehirnanämie zu beobachten, den ich in

nachstehendem beschreiben will. .

Nach verhältnismäßig leicht von statten gegangener Geburt

konnte eine schwere, zirka sieben Jahre alte Kuh, Simmentaler

Kreuzung, sich nicht erheben.

des Allgemeinbefindens nichts zu sehen; bald aber wurde die

Atmung tief und verlangsamt, Puls- und Herzschlag unfühlbar,

die Extremitäten kalt; die Augen wurden matt, glanzlos, halb

geschlossen, der Kopf wurde nach rückwärts seitlich an die

Brustwand gelegt, nahm somit die für Kalbefieber charakteristische

Lage ein; die Kuh reagierte nicht auf Zuruf noch sonstige an

gewandte Reizmitel, es war also völlige Bewußtlosigkeit ein

getreten; kurzum, die Kuh zeigte vollständig das Bild der Gebär

Parese und zwar in so ausgesprochenem Maße, daß die herum

stehenden Laien, denen die Erscheinungen des Kalbefiebers bei

der Häufigkeit des Vorkommens der Krankheit im hiesigen

Bezirk wohl bekannt waren, zu dem Ausspruch veranlaßt

wurden: Man könnte meinen, die Kuh habe den Milchschlag.

Tatsächlich aber hat es sich, wie die bald notwendig gewordene

Schlachtung, die völlige Abwesenheit von Blut beim Bruststich

und die vorgenommene Fleischbeschau ergeben haben, um eine

Zerreißung der Gebärmutter und eine durch innere Verblutung

zustande gekommene Gehirnanämie gehandelt.

Wie schon oben erwähnt, tritt die Gebärparese in meinem

Bezirk recht häufig auf, so daß mehrere hundert Fälle zu

meiner Beobachtung und Behandlung gelangt sind. Auf Grund

dieser konnte ich mich mit der Theorie einer Intoxikation nie

recht befreuuden. Die Behandlung der Krankheit mit Luft

infusion und. die dadurch oft auffallend rasch erzielte Heilung

lassen es als ausgeschlossen erscheinen, daß eine Iutoxikation

vorliegt. Denn diese könnte, wie Meier richtig hervorhebt,

durch die bekannte Luftinflltration ins Euter unmöglich in so

kurzer Zeit behoben werden. Wohl aber läßt sich das rasche

Verschwinden der Krankheitserscheinungen durch diese Be

Zunächst war von einer-Störung»

 

 

handlungsmethode bei der Annahme des Vorliegens einer Gehirn

anämie erklären; und. der Umstand, daß bei Gehirnanämien

anderer Art dieselben Erscheinungen wie bei Gebärparese be

obachtet werden, spricht doch sehr für die Richtigkeit dieser

Annahme.

Schutz- und Heilimpfung nach Sobernheim bei Milz

brand der Rinder.

Von Raebiger-Habelsclnverdt.

Im Hochsommer 1905 trat der Milzbrand unter dem Rind

vieh des Hofes P. im Kreise Unterwesterwald auf. Von zirka

26 Stück Rindvieh fielen in sechs Tagen sieben Stück.

Am ersten Tage des Auftretens der Seuche fiel eine hoch

tragende Kuh, zwei Tage darauf am Morgen und am Spätnach

mittag wieder je eine Kuh, 24 Stunden darauf ein Stück Jung

vieh von zirka einem Jahre.

Alle von mir angeordneten Vorsichtsmaßregeln, als Futter-,

Wasser-, Personalwechsel, peinlichste Desinfektion‘ der Stellung

und sämtlicher Gerätschaften, versagten vollständig. Die

Tiere wurden in einem durch mehrere Räumlichkeiten vom Stelle

getrennten Schuppen untergebracht. Ich untersuchte jeden Tag

sämtliche Tiere, die Rinder mit nur geringen Gesundheitsstörungen

ließ ich absondern; außerdem riet ich dem Eigentümer zur

Impfung und bestellte ‚mit seinem Einvernehmen telegraphisch

Serum und Kultur bei Merck-Halle (Vorsteher Dr. Burow).

Bemerkenswert ist, daß die gefallenen Tiere nie neben

einander oder neben erkrankten Stücken standen, sondern ganz

regellos aus den Reihen verendeten, so daß auch hier, wie ja

in den meisten Fällen, von einer Ansteckung von Tier zu Tier

nicht die -Rede sein konnte.

Tieren war eine kurze, der Zeitraum zwischen dem merkbaren

Anfang der Krankheit bis zum Exitus währte 6 bis 22 Stunden.

Die Erkrankung setzte mit hohem Fieber bis 42 ein, der Puls

war klein und kaum fühlbar, ich fühlte ihn 90 bis 116ma1 in

der Minute; dabei war das Allgemeinbefinden der Tiere nicht

wesentlich gestört, für das Auge des Laien schienen sie gesund.

Der Bulbus beiderseits war blutig injiziert, die Lidbindehaut

war dunkelrot. Das Haar der Tiere lag glatt an, die äußere

Körpertemperatur war ziemlich gleichmäßig verteilt, das Flotz

maul der Rinder war dunkelrot verfärbt. Die Tiere nahmen

bis einige Stunden vor dem Tode Nahrung auf und käuten

wieder. Blutige Abgänge wurden nicht beobachtet. Als inter

essantes Krankheitssympton sah ich bei 6 erkrankten und ge

fallenen Tieren Unruhe, häufiges Niederlegen und wieder Auf

stehen, die Rinder brüllten öfter. Der Tod erfolgte schlagartig.

Ich halte die Aufzeichnung dieser Symptome für die Allgemein

heit für wissenswert, denn nur selten sind wir in der Lage,

Milzbrand bei Lebzeiten zu sehen, daher auch die recht spär

lichen und schwankenden Angaben der Symptome intra vitam

bei Milzbrand in unseren Lehrbüchern. Fast immer werden wir

in der Praxis Gelegenheit haben, die Tiere nach dem Tode zu

sehen, daher sind wir meistens lediglich darauf angewiesen,

uns auf die Wahrnehmungen, die der Besitzer bei Lebzeiten

des Tieres machte, zu beschränken. Die Zuverlässigkeit solcher

Vorberichte ist mir stets sehr fraglich erschienen.

Die Obduktion ergab in den sieben Fällen Intestinal-Milz

brand mit den bekannten Veränderungen der Organe, in jedem

Fall war die Milz außerordentlich vergrößert bis zur vierfachen

der normalen Größe. 4

 

Die ’ Krankheitsdauer ‘bei ‘ allen"
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Als ich impfte, waren noch 19 Stück am Leben, von diesen

waren drei erkrankt. ‚

Ich nahm bei den gesunden Tieren die sogenannte Simultan

impfung vor, d. h. Impfung mit Serum und Kultur. Die erkrankten

Tiere, Jungrinder ungefähr 1Jahr alt, impfte ich mit je 15 ccm

Serum. .

Von den geimpften gesunden Tieren erkrankten keine mehr,

die geimpften drei kranken Rinder genasen.
V Ich habe bei den gesunden Tieren nach der Impfung alle

drei Stunden die Temperatur gemessen, ohne die geringste

Temperatursteigerung wahrnehmen zu können, die Tiere zeigten

keinerlei sichtbare Reaktion, die Futter- und Wasseraufnahme

war normal; um mich nach jeder Richtung hin zu vergewissern,

untersuchte ich auch die Milch einiger Kühe mikroskopisch, ich

fand keine Veränderungen. Der mit Meerschweinchen vor

genommene Fütterungs- und Impfversuch bewies gleichfalls die

absolute Unschädlichkeit der Milch und der Impfung.

Die drei geimpften bereits erkrankten Rinder zeigten schon

nach sechs Stunden Niedergang der sehr hohen Innentemperatur

von 41,9 bis 41,5 und 41,1 auf 41,0 bis 40,5 und 39,6 und,

nach weiteren sechs Strmden auf 38,7 bis 39,1 und 38,4. Im

Oktober dieses Jahres stellte ich unter dem Rindvieh eines

Gehöftes im Dorfe E. hiesigen Kreises Milzbrand fest.

An zwei Tagen hintereinander fielen eine Kuh und ein

Fahrochse der Seuche zum Opfer. Auf demselben Gehöft fiel

im Oktober des Vorjahres ein Stück Großvieh an Milzbrand.

Vor der Sektion der beiden gefallenen Tiere untersuchte ich den

15 Stück zählenden Rindviehbestand, ich fand ein Kalb fieberhaft

erkrankt, bei Entnahme einer Blutprobe aus der Ohrvene fand

ich Milzbrandbazillen. Mit Zustimmung der.Besitzer impfte ich

den Gesamtbestand, tags darauf die 14 gesunden und das eine

kranke Tier in derselben Weise, wie ich oben beschrieben habe.

Das kranke Kalb gab ich 20 ccm Serum. Der Erfolg war der

gleiche. In 36 Stunden war das Kalb wieder völlig hergestellt.

Die durch die Impfung erworbene Immunität soll ein Jahr

anhalten, es müssen aber da, wo der Milzbrand stationär ist, die

Bestände jährlich nachgeimpft werden. Bei der Wohlfeilheit des

Impfstoffes wird sich jeder Besitzer verseuchter Gehöfte hierzu

bereit finden, vorausgesetzt, daß die Leute von seiten des

betreffenden beamteten Tierarztes gleich bei der jeweiligen

Seuchenfeststellung auf die Vorteile der Impfung aufmerksam

gemacht werden. .

Ich habe in meinem alten Kreise, hier und auch anderwärts

gefunden, daß die Milzbrandimpfung für die ländliche Bevölkerung

immer noch eine terra incögnita ist. Ich empfehle daher den

Tierärzten und besonders den beamteten der Milzbrandimpfung

nach Sobernheim ihre intensive Beachtung zuzuwenden.

Ich werde von jetzt ab anstreben, die Bestände jedes ver

seuchten Gehöftes zu impfen, da ich mich von den Vorteilen

dieser Impfung überzeugt habe.

Referate.

lnfektiöse und krebsige Geschwülste an den äußeren

Geschlechtsorganen des Hundes.

Von Dr. Anton Sticker-Frankfurt a. M.v

(Archiv f‘. klinische Chirurgie, Bri. '18, Heft 4.)

An den äußeren Geschlechtsorganen des Hundes werden Ge

schwulstbildungen beobachtet, die in der Literatur entweder als

Infektionsgeschwülste oder auch als Krebsgeschwülste beschrieben

 

worden sind. Bezüglich der Richtigkeit der Diagnose, als auch

des Wertes der mit diesen Geschwülsten vorgenommenen Über‘

tragungsversuche müssen Zweifel bestehen, denn es können

schwer Grenzen zwischen beiden Geschwulstklassen, zumal den

Sarkomen und den infektiösen Granulomen, gezogen werden.

St. bespricht nun der Reihe nach die in der Weltliteratur ver

streuten diesbezüglichen Angaben.

Nowinsky implantierte von einem rezidivierenden Vaginal

tumor (Myxosarkom) einer Hündin mehreren jungen Hunden

kleine Teile in das Unterhautzellgewebe und erzielte allemal

nach etwa zwei Monaten an den betreffenden Stellen etwa wal

nußgroße Tumoren. ‘ Wehr erzielte ähnliche Resultate bei be

deutend zahlreicheren Versuchen. Er experimentierte mit

Material aus Vaginal- und Peniskarzinomen von Hunden. Bei

einigen Implantationen kam es sogar zu umfangreichen Metastasen.

In nur wenigen Fällen konnte spontane Resorption be

obachtet werden. Besonders bemerkenswert war, daß bei zwei

Hunden, denen Stückchen eines Tumors in die Unterhaut im

plantiert worden war, bei dem einen die Knötchen des

Implantationstumors weiter wuchsen, während sie bei dem

anderen, nachdem sie Haselnußgröße erreicht hatten, wieder

zurückgingen.

Auch Duplay und Cazin überimpften mit Erfolg Geschwulst

massen aus der Scheide einer alten Hündin in die Vorhaut von

zwei Hunden. Geißler überpflanzte mit Erfolg Vorhaut

karzinome von einem Hund auf den anderen bzw. auf Hündinnen.

Auch gelang die Weiterübertragung.

Smith und Washbourn, beschreiben eine Geschwulstbildung

an den äußeren Geschlechtsorganen des Hundes, die in_mehreren

Fällen spontan und in drei größeren Versuchsreihen experimentell

auf andere Hunde übertragen wurde. Es handelte sich um

Rundzellensarkom. Sie beobachteten neben tödlich verlaufender

Metastasenbildung auch spontane Ausheilung mit und ohne

Ulzerittion und danach Immunität gegen weitere Implantationen.

Powell White berichtet über sarkomähnliche, durch den

Koitus leicht übertragbare Tumoren bei Hunden. Sanfelice

fand in der Scheide einer Hündin ein Sarkom, das er auf vier

Hunde überpflanzte. Indes gelang die Implantation nur bei

einer Hündin, welche nach vier ‘Monaten kachektisch zu

grunde ging.

Sticker überimpfte mit vollem Erfolge,‘ besonders in die

Unterhaut und in die Bauchhöhle (60 Hunde) Rundzellensarkom

vom Penis eines sieben Jahre alten Pinschers. Es gelangen

aber auch Implantationen in die Brusthöhle, Hoden, Knochen,

Gaumen, Augen, Vorhaut, Vagina, Schädel. In den serösen

Körperhöhlen erfolgt die Ausbreitung durch Disseminatidn. In

mehreren Fällen kam es durch Einbruch in die Blutbahn zu

hämatogenen Metastasen (Milz, Leber, Nieren, Muskeln, Herz).

Lymphogene Metastasen waren weit seltener. Aus den zur

Überimpfung verwandten Tumormassen konnten weder aerobe

noch ‘anaärobe Mikrophyten gewonnen werden. Thermischen

Einflüssen gegenüber erwiesen sich die Tumorzellen sehr resistent.

Dagegen blieb der Impiautationserfolg aus, wenn die Tumor

masse sorgfältig mit Seesand verrieben oder nach Aufschwemmung

mit Kochsalzlösung filtriert wurde.

Bei mehreren Hunden kam es zur spontanen Ausheilung

der experimentell erzeugten Sarkomgeschwülste.

Implantationen der Tumormasse blieben bei diesen Hunden ohne

Erfolg. Es hatte sich also volle Immunität ausgebildet.

Wiederholte

8‘
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Bashford, Murray und Cramer kamen in den Besitz

eines durch den Koitus übertragenen Vaginaltumors vom Hunde.

Bei Überpflanzung in die Unterhaut anderer Hunde kam es

regelmäßig zu umfangreicher Geschwulstbildung von gleich

mäßiger histologischer Struktur, an das Rundzellensarkom er

innernd. Die drei Autoren hielten diese Geschwülste für

infektiöse Granulome.

Vergleicht man die vorstehend angeführten Fälle, so ergibt

sich, daß fast sämtlichen Forschern eine gut übereinstimmende Ge

schwulstbildung vorgelegen hat. Die anatomischen und klinischen

Beschreibungen und noch mehr die fast in gleicher Art und Weise

verlaufenen Übertragungen sprachen dafür. Allerdings waren

die Diagnosen verschieden gestellt. In der Mehrzahl der Fälle

konnte St. durch Vergleichung seiner Präparate mit den von

Wehr, Geißler, Smith und Washbouru, Sanfelice, Bash

ford, Murray und Cramer zur Verfügung gestellten Original

präparaten die Zweifel lösen. Es handelt sich um Rundzellen

sarkom, was auch von den hervorragendsten deutschen Pathologen,

denen die Präparate vorgelegen haben, bestätigt wurde. Sicher

lich haben aber auch einzelnen Autoren infektiöse Geschwülste

zu den Versuchen mit gedient, sei es ein infiziertes Sarkom

(Geißler), sei es eine reine infektiöse Geschwulst (White).

Im zweiten Teile seiner Arbeit führt St. folgendes aus:

An den Geschlechtsorganen der Hunde kommen einesteils kleine,

papillöse Erhebungen vor, die sich allmählich in blumenkohl

ähnliche, derbe, weiße Gewächse umbilden und sich gern an der

Eichel, dem vorderen Saum der Vorhaut und am Scheideneingang,

also auf papillarem Mutterboden ansiedeln (Posthitis und Colpitis

condylomatosa). Andernteils entwickeln sich nach chronischen,

eitrigen Katarrhen hinter dem Schwellknoten des Penis und im

Scheidenvorhof, wo also Lymphfollikel in. dichteriHaufen vor

kommen, stecknadelkopf- bis erhsengroße Geschwulstknoten

(Posthitis und Colpitis granulaxis). Im ersteren Falle handelt

es sich um eine Wucherung des papillaren Mutterbodens, im

anderen Falle um eine entzündliche Hyperplasie der Lymphfollikel.

Des weiteren berichtet St. über die klinischen, histologischen

und experimentellen Unterschiede zwischen den vorerwähnten

infektiösen Geschwülsten und dem Rundzellensarkom, worauf

hier nicht weiter eingegangen werden kann.

Spontane Heilung des Sarkoms ist beim Menschen öfters

beobachtet worden. Früher vermutete man in derartigen Fällen

einen Irrtum in der Diagnose. In neuerer Zeit ist es aber zur

Gewißheit geworden, daß solche Heilungen vorkommen. Die

Versuche Stickers haben diese Beobachtung auch am Hunde

bestätigt. Er stellte durch seine Versuche mit Bestimmtheit

fest, daß ein Sarkom spontan ausheilen kann, und daß die be

treffenden Hunde gegen weitere Übertragungen immun werden.

St. schließt mit der Bemerkung, daß er zum ersten Male durch

Experimente dargetan habe, daß ein Krebs spontan ausheilen

kann, und daß es auch bei der Krebskrankheit eine aktive

Immunität gibt. Rdr.

Die Thorakozentese in der Behandlung der Pleuritis

des Pferdes.

Von Cuny.

(Journal de Lyon, 81. Dezember 1906.)

Die Pleuritis ist beim Pferd eine überaus schwere Krank

heit, bei der die hygienischen und therapeutischen Mittel meistens

im Stiche lassen, und die nur durch die Thorakozentese günstig

beeinflußt werden kann.

 

 

Diese, vor der aseptischen Zeit sehr gefürchtete Operation,

ist unter aseptischen Kautelen durch Infektion der Haut und

des Trokars, des letzteren am besten durch Ausglühen, ganz

ungefährlich geworden und sollte entschieden in jedem Falle

vorgenommen werden. Dabei soll aber nicht, wie es früher

gebräuchlich war, abgewartet werden, bis der Erguß seinen

Höhepunkt erreicht hat, sondern es soll sofort und wiederholt

eingegriffen werden zu einer Zeit, in der sich noch keine häutigen

Auflagerungen auf den Serosen gebildet haben und die Ent

zündung noch akut ist. Je eher eingegriffen wird, desto

sicherer ist der Erfolg.

Da die von den Serosen ausgeschwitzte Flüssigkeit Phagoziten

und von diesen sezernierte bakterientötende Substanzen enthält,

die gegen eine etwaige Infektion ankämpfen, und das Abzapfen

einer zu großen Menge des Ergusses von einer tödlichen Synkope

gefolgt sein kann, so soll man den Ansfluß zur rechten Zeit

noch anhalten. Die einen nehmen die Kanüle heraus, wenn

der Druck sich verringert und der Strahl intermittierend wird,

während andere, was das richtigere ist, sich von der

Physiognomie des kranken Pferdes leiten lassen und dann

aufhören, sobald das operierte Tier ängstlich und ungeduldig

wird, schwer zu atmen und zu husten anfängt.

Die Funktion wird manchmal, was aber nicht absolut not

wendig ist, durch ein Ausspiilen der Pleura mit einer lauwarmen

antiseptischen Lösung vervollständigt. Dazu eignet sich

3prozentiges Zincum sulfur. carbolicum, oder 1 auf 1000 Kalium

hyperm_anganicum oder 1 auf 2-—5000 Sublimat. Die Funktion

muß, sobald sich der Erguß wieder gebildet hat, wiederholt

werden.

Bei der_lnfektion der Pleuralhöhle, die entschieden vermieden

werden muß, wird der sonst klare Ausfluß trübe und eitrig.

Sofort nach der Thorakozentese wird die Atmung ruhiger,

langsamer und regelmäßiger, die Temperatur geht etwas herunter,

und die Blutzirkulation wird geregelter.

Um sowohl den Flüssigkeitsverlust zu kompensieren, als auch

das Blut ausznwaschen, werden oft Injektionen von künstlichem

Serum (7,50 g Kochsalz auf einen Liter Wasser) zu 2—3 Liter

entweder in das Unterhautbindegewebe hinter der obern Partie

der Schulter oder direkt in die Jugularis hinein gemacht.

Die Thorakozentese ist vom wirksamsten Einfluß bei der

Pleuritis und soll in jedem Falle möglichst bald gemacht werden,

wenn sie ihre Wirkung voll und ganz ausüben soll. Helfen

Aus dem physiol. Laboratorium des Veterinär—Instituts in Jurjew

(Dorpat).

Zur Frage der graphisch-akustischen Signalisierung

der Herztätigkeit.

Von Dozent J. K. Njegotin-Jurjew (D0rpat).

(Sopran-Abdruck a. d. Archlv f. d. gen. Physiologie Bd. 112.)

Vor der Entdeckung der graphischen Methode zur Signali

sierung der Herztätigkeit pflegte man die Herzfrequenz nicht

selten auf dem Wege der Kardiopunktur festzustellen. Wagner

vervollkommnete diese, indem er den Kopf der im Herzen

steckenden Nadel an ein gut klingendes umgekehrtes Weinglas

im Stativ anschlagen ließ. Auf diese Weise wurde eine graphisch

akustische Methode (Jung-Wagner) geschaffen, die aber nur

bei größeren Tieren angewendet werden konnte. Gegen die

Kardiopunktur ist einzuwenden, daß durch ihre Technik die

Herzfunktion stark beeinträchtigt wird. N. stellte sich daher
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die Aufgabe, die operativen Eingriffe nach Möglichkeit einzu

schränken; das von ihm gefundene Verfahren wendet er seit

März 1905 an Fröschen, Hunden und am Menschen mit gutem

Erfolg an. Er benötigt nach seiner Methode zwei galvanische

Stromkreise — je einen für Kenntlichmachung der Systole und

Diastole. Zu jedem Stromkreis gehören eine elektrische Klingel

und ein durch eine Mikrometerschraube regulierbarer Quecksilber

kontakt. Außerdem fungiert gemeinsam für beide Stromkreise

ein Kaiserscher Schreibhebel. Derselbe ist an seinen beiden

Armen mit hakenförmig gebogenen Platindrähten versehen, die

leitend mit der Achse des Hebels und seinem Stativ und ver

mittelst des letzteren mit den negativen Polen der Elemente

verbunden sind. Der Schreibapparat dient nicht nur zur

graphischen Registrierung am Lndwigschen Kymographion,

sondern auch durch Öfi‘nen des Stromes lin dem einen Kreis

und Schließung im anderen zur Bedienung der zugehörigen

Klingel. Hinsichtlich der Einzelheiten in der Handhabung muß

auf das mit drei Textfiguren ausgestattete Original verwiesen

werden. Um das Herz zu prüfen, genügt es in der Regel, die

Zeigerarme von außen in der Herzgegend anzulegen, besondere

Operationen sind also nicht nötig. Die nunmehr von N. aus

geführten Untersuchungen galten nicht nur der Feststellung

der normalen Herztätigkeit, sondern auch den Experimenten mit

Adrenalin, Muskarin, Atropin, Chloralhydrat usw. Für den

Unterricht muß die kombinierte graphisch-akustische Methode

als ein Demonstrationsverfahren ersten Ranges gelten.

J. Schmidt.

Arzneimittel.

(Bar. ü. d Veterinärw. l. Kgr. Sachsen f. 1905, S. 83.)

Furonkulose hat Deich-Ölsnitz beim Zurückbleiben der

Nachgeburt mit gutem Erfolge angewendet. Die septischen

Erscheinungen gehen rasch zurück und treten bei frühzeitiger

Anwendung des Mittels meist überhaupt nicht in Erscheinung.

Naphthalan leistete Zietzschmann-Kamenz gute Dienste

bei der Behandlung der Dermatitis in ihren verschiedenen Formen

in der Fesselbeuge des Pferdes. Es wird messerrückendick auf

Leinwand gestrichen und auf die erkrankten Hautpartien auf

gebunden.

Lösliche Silberpräparate möchte Göhre-Großenhain

bei der Behandlung von Geleuk- und Sehnenscheidenwunden

nicht mehr missen. Referent hat im Berichtsjahre sechs der

artige Fälle geheilt; vier wurden von vornherein mit 3proz.

Protargollösung behandelt, zwei vergleichsweise mit Sublimat.

Die mit Protargol durchgeführte Therapie hatte in zwei bis

sechs Tagen Verschließung der Gelenke und Sehnenscheiden

zur Folge ohne bedeutende entzündliche Schwellung. Die

Sublimattherapie veranlaßte, wie schon in früheren Fällen be

obachtet wurde, anfänglich starke Reizerscheinungen, Zunahme

von Synovialfluß und. Schwellung; nach 15 Tagen war noch kein

Verschluß erzielt. Dieser wurde erst nach weiteren acht Tagen

herbeigeführt, nachdem Argentum colloidale credä als Salbe (mit

Lanolin 1 : 5) eingerieben und3proz. Protargollösung eingespritzt

werden war.

Therapogen hat nach übereinstimmendem Urteil von

Zietzschmann und Nietzold in zweiprozentiger Lösung sicht

lichen Erfolg bei septischen Entzündungen der Geburtswege

gezeitigt. Als Vorzüge des Mittels werden hervorgehoben seine

desodorisierende Wirkung und Reizlosigkeit. Richter.

 

Ein Fall von Festliegen nach der Geburt beim Rinde

und Heilung durch Luftinflltration in das Euter.

Von Professor Albrecht.

(Wochenschrift für Tierheilkunde und Viehzucht, 50. Jahrg. Nr. 38).

A. beschreibt unter Angabe der Ätiologie des Festliegens

einen Fall, bei dem es ihm gelungen ist, durch die Behandlung

des Euters mit Luft Heilung zu erzielen. Verfasser neigt daher

zu der Annahme, daß das komplikationslose Festliegen nach der

Geburt auf gleicher Ursache wie die Gebärparese beruht und

nur einen niederen Grad derselben darstellt.

Über eine ähnliche Beobachtung berichtet Distrikttierarzt

Rabus in Pirmasens in Nr. 44 der Wochenschrift für Tierheil

kunde und Viehzucht, Jahrgang 50. Auch er hält das Festliegen

für eine Gebärparese, die einen gewissen Grad der Erkrankung

nicht überschreitet. J. Schmidt.

Ist die Taube als Testobjekt für die Prüfung eines

Geflügelcholeralmmunserums tauglich?

Von Stadttierarzt Alfred Braun-Cannstadt.

(Inang.-Dins. Bern 1906. Fortschr. d. Votr.-Hyg. 4. Jahrg. S. 174, 1981.)

Bezüglich der Einzelheiten der interessanten Arbeit, der

Versuche usw. sei auf das Original verwiesen, welches sich zu

einem Auszug schwer verwenden läßt. Der Autor bringt am

Schlusse folgende zusammenfassende Sätzez'

l. Die Taube ist als Prüfungsobjekt für eine Geflügel

choleraserumprüfung untauglich.

2. Sie ist es wegen ihrer eigenartigen Komplementverhältnisse.

3. Sehr brauchbar ist dagegen die Maus. Richter.

Die Krankheit der Barben. Psorospermosis oder

Myxoboliasis tuberosa der Barben.

Von Professor Pietro Stazzi.

((Jliniea vet. 1906, Nr. 3).

Diese Fischkrankheit, welche in Deutschland ziemlich häufig

beobachtet werden ist (Barbenseuche) war in Italien bisher nicht

bekannt. Der Verf. hatte Gelegenheit, dieselbe an zwei Exem

plaren von Barbus fluviatilis festzustellen. Die Fische stammten

aus dem Lambro, einem kleinen Nebenfluß des Po. Auf beiden

Seiten des Körpers der kranken Fische zeigten sich halbkugel

förmige Tumoren von der Größe einer kleinen Nuß. Sie hatten

eine weiche Beschaffenheit und entleerten nach dem Aufschneiden

eine eiterartige graugelbe Masse. Eine dicht am Bauch sitzende

Geschwulst war spontan aufgebrochen und hatte ein tiefes

Geschwür mit wallartigen Rändern und blutigem Inhalt hinter

lassen. In dem aus den Tumoren entnommenen puriformen

Material wurden bei der Untersuchung in Deckglasausstrichen

neben roten Blutzellen, Coccen, Bazillen usw., eine enorme

Quantität von ovoiden, sporenähnlichen Gebilden nachgewiesen.

Dieselben besaßen eine einfache Hülle und im Innern, dem einen

Ende benachbart, zwei birnförmige Körperchen von der Größe

des Kerns einer roten Blutzelle der Fische. In der Mitte von

einigen dieser Sporen war außerdem eine kleine lichtbrechende

Partie von vollkommen runder Form (Vacuole) erkennbar.

Letztere, die bei der Behandlung der Präparate mit Jodtinktur

nach Ehrlich und Brault eine braungrünliche Färbung annahm,

ist charakteristisch für die Familie der Myxosporidien. An

gehärteten und gefärbten Tumorenschnitten (Methode von Gieson)

ließ sich feststellen, daß die krankhaften Veränderungen haupt

sächlich auf Kosten des Muskelgewebes entstanden waren. Die

Schnitte zeigten ein grobes Netzgewebe, dessen Maschen vom
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Perimysium internum gebildet wurden und mit körnigem Material

und zahlreichen Myxosporidien angefüllt waren. Dieses Bild

war das Resultat der speziellen intramuskulären Lagerung des

Parasiten, der durch seine Vermehrung bei den Muskelprimitiv

bündeln Anschwellung mit nachfolgender Degeneration und durch

eine reaktive interstitielle Myositis eine Verdickung des Peri

mysiums hervorbrachte. Der Parasit, welcher als Ursache der

Barbenseuche genügend gekannt ist, wurde von Thelchau

lilyxobolus Pfeiiferi benannt. ' Peter.

Wochenübersicht über die medizinische Literatur.

Von Dr. P. Juli, Charlottenburg,

Königlicher Kreistlermt.

Forlschritlc der Medizin Nr. 3, 20. Januar.

Experimentelle Untersuchungen über die Einwirkung der

Röntgenstrahlen auf tierische Gewebe; von P. Krause und

K. Ziegler. — In den Fortschr. d. Röntgenstrahlen X, 3

kommen die Verfasser auf Grund ihrer Untersuchungen zu

folgenden Schutzmaßregeln für den Arzt und für den Patienten

bei Anwendung von Röntgenstrahlen: l. Die Röhre soll nur so

viel Röntgenstrahlen aussenden, als fiir den einzelnen Fall nötig

ist; daher Blendenkästen, Bleigummimäntel usw. um die Röhren

(auch Ansatzstücke von Bleigas sind zweckmäßig). 2. Der

Arzt sei völlig gegen die Röntgenstrahlen geschützt: ein mit

Blei imprägnierter Grimmimantel muß Brust, Bauch, Arme und

Beine (nicht bloß die Keimdrüsen!) schützen, ein Kopfschntz

aus gleichem Stoß‘ den Kopf, eine Bleiglasbrille die Augen;

statt der letzteren wird am besten der Leuchtschirm mit Blei

glas bekleidet. 3. Die Patienten müssen an den nicht zu

behandelnden Stellen durch Bleistanniolplatten geschützt werden.

Um Bleivergiftung zu vermeiden, müssen übrigens alle blei

haltigen Sch'utzplatten in’ Le'eii1‘wimd“oder'Wäclisieineii ‘ei‘ii‚i€iiiiiii
werden. ' Ä '

Zentralblalt für Bakteriologie, I’arasitenkunde und Infektionskrankheiten,

Erste Abi. Originale, XLIII. Bd., Heft 2.

Beiträge zur Kenntnis der anaöroben Bakterien des Menschen. —

Über anaörobe Bakterien bei Diphtherie; von Dr. Karl Leinen —

Das Resultat der Untersuchungen ist folgendes: Bei einer be

stimmten Diphtherieform, die sich durch schmierigen, übel

riechenden Belag kennzeichnet, findet sich in dem stets vor

handenen Bakteriengemenge fast regelmäßig und in mehr oder

minder reicher Menge ein dünnes, zugespitztes, gramnegatives

Stäbchen, das sich schon morphologisch von dem Bacillus fusi

forniis unterscheidet, und wahrscheinlich mit dem von Bernheim

in Diphtheriemembranen zuerst beschriebenen spitzen Stäbchen

identisch sein dürfte. In mehreren Fällen von septischer Diph

therie gelang es, diese Stäbchen zu züchten. Der Bazillus ist

streng anaörob und in den Kulturen polymorph. Der Bazillus

gedeiht in allen Nährböden, jedoch nur bei Brutofentemperatur

und er verbreitet hierbei einen an die schmierige und septische

Diphtherieform erinnernden Fötor.

Über die Wirkung der Inflüenza auf den Verlauf verschiedener

Infektionskrankheiten; von Dr. Spiro Livierato. — Die Inflnenza

schafft mittelst der von ihrem spezifischen Bazillus produzierten

Toxine im Organismus Bedingungen, welche die Entwicklung

anderer Mikroorganismen in ihm begünstigen, letztere erzeugen

dann die verschiedenen Mischinfektionen, die man oft neben der

Influenza antriift.

Über ein Toxln des Baciilus suisepticus (Deutsche Schweineseuehe);

von Dr. Allan Macfadyen. — Aus dem Schweineseuche-Bazillus

 

läßt sich unter Benutzung virulenter Kulturen ein akut wirkendes

Gift extrahieren. Dieses Gift ist filtrierbar und wirkt auf Meer

schweinchen, Kaninchen und Mäuse akut toxisch. Ob jedoch die

frischen, bakterienfreien Zellsäfte besser bei der Immunisierung

zur Geltung kommen, als die intakten Bazillenleiber, ist noch

unentschieden.

Bakteriologische Befunde bei einer Fleischvergiftunqsepidemie;

von Dr. O. Heller. — 1. Bei einer epidemisch im Anschlnß an

Wnrstgenuß auftretenden Enteritis, infolge deren einige Todes

fälle eintreten, wird aus einer Leiche ein Bakterium isoliert,

daß den Typus der Fleischvergiftungsbakterien darstellt. 2. Die

bakteriologische Untersuchung des verdächtigen Nahrungsmittels

ist unmöglich gemacht, infolgedessen auch der Nachweis des

Bakterinms in demselben. 3. Der ätiologische Zusammenhang

des Bakteriunis mit der Epidemie ist bewiesen durch Vornahme

von Agglutinationsproben mit Rekonvaleszentenserums, die bis

zu einer Verdünnung von 1 : 500 positiv ausfallen. 4. Prüfungen

mit Immunserum bestätigen die Zugehörigkeit des Krankheits

erregers zur Gruppe der Fleischvergiftnngsbakterien, und zwar

zum Typus des Paratyphusbazillus. 5. Dem Bacillus enteritidis

Gärtner steht der Bazillus der Epidemie Gr. sehr nahe, unter

scheidet sich aber kulturell durch den Mangel von Gasbildung

in milch- und rohrznckerhaltigen Nährböden. 6. Es lä.ßt sich

nicht mit Sicherheit feststellen, daß das qu. Wurstfleisch von

einem kranken Tier stammt.

Über die Diti'erenz in der Virulenz des fixen Virus von verschiedenen

sntlrabischen Instituten; von Claudio Fermi. — Verfasser kommt

auf Grund seiner Untersuchungen zu folgenden Resultaten:

1. Daß die Virulenz des fixen, auf subkutanem Wege injizierten

Virus sehr verschieden ist, je nach dem Institute,flaus fit1|(:)gli)ftß
s'fanimtf“’i' Dlißfwolltia man das ‘fixe Virus‘ld'er verschiedenen

Institute der höchsten Virulenz nach einteilen, die gegenwärtige

Reihenfolge folgende ist: a) Fixes Virus aus dem Pasteurschen

Institute zu Sassarie, welches eine Sterblichkeit von 100 Proz.

gibt. Dieser Prozentsatz wurde bei mehreren Hnnderten von

Muriden berechnet. b) Fixes Virus aus dem Pasteurschen

Institute zu Palermo, welches ebenfalls eine Sterblichkeit von

ungefähr 100 Proz. gab. Dieser Prozentsatz wurde jedoch nur

bei 10 Muriden berechnet. c) Fixes Virus aus dem Pasteur

schen Institute zu Rom und Turin, das ebenfalls eine Sterblich

keit von 60 Proz. gab. Diese Prozentsätze wurden für das

römische Virus auf 9 Tiere und für das Turiner fixe Virus auf

12 berechnet. d) Fixes Virus aus dem Pasteurschen Institute

zu Florenz, welches eine Sterblichkeit von 36 Proz. gab.

Dieser Prozentsatz wurde auf 14 Tiere berechnet. e) Fixes

Virus aus den Pasteurschen Instituten zu Bologna und Mailand,

die beide eine Mortalität von 0 Proz. gaben.

Tagesgeschichte.

(Vergleiche auch Staatsveterinänvesen.)

Tierschutz und Strafrecht.

Vortrag von Tierarzt Wigge-Düsseldorf.

Das Thema „Tiersehutz und Strafrecht“, oder ausführlicher

„Der Tierschutzparagraph im Reichsstrafgesetz“, bildet schon

seit langen Jahren eine ständige Rubrik auf fast allen Tier

schutzversammlnngen. Und nach meiner Überzeugung mit Recht.

„Mit Geld bis zu 150 Mark oder mit Haft“ droht in seinem

ä 360, Ziffer 13, das Strafgesetzbuch denjenigen zu bestrafen,
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„der öfl‘entlich oder in ärgerniserregender Weise Tiere boshaft

quält oder roh mißhandelt.“

Wer jemals als Sachverständiger in Tierquälereiangelegen

heiten fungiert hat, kann sicherlich durch Beispiele belegen,

wie außerordentlich unzureichend diese Strafbestimmung ist.

Im Grunde genommen ist dieser Paragraph eigentlich weniger

zum Schutze der Tiere als der Tierquäler erlassen! Es wird

ja nur derjenige bestraft, der Ärgernis bei der Tierquälerei

erregt. Erregt er kein Ärgernis, quält er nicht öffentlich, so

darf er quälen, so grausam und soviel er will, er geht frei aus.

Den Tierquäler schützt die Einschränkung, daß die Mißhandlung

öffentlich oder in ärgerniserregender Weise erfolgt sein muß.

Demnach fehlen die Voraussetzungen der Strafbarkeit, wenn

die Quälerei nicht öffentlich geschieht, der Tierquäler also keine

Zuschauer hat, oder wenn die Zuschauer die gleiche Gesinnung

wie der Tierquäler haben und kein Ärgernis an der Handlung

nehmen. Das ist kein Tierschutz! Denn Tiere schützen heißt

nicht, sie menschlicher Roheit preisgeben. Überdies ist zu der

Herbeifiihrung einer Bestrafung der Nachweis der Roheit und

Bosheit notwendig. Wie schwierig diese Momente 1u1ter Um

stünden nachzuweisen sind, weiß wohl jeder zur Genüge. Auch

der größte Halunke wird in erster Linie bestreiten, daß er

aus Bosheit gequält oder aus Hoheit mißhandelt habe, und wer

will ihm das Gegenteil nachweisen? Geistige Qualitäten oder

Minderwertigkeiten lassen sich nun einmal nicht auf der Wage

wiegen oder mit der Elle messen, und aus einem einzelnen Falle

von Tierquälerei läßt sich eben kein Indizienbeweis konstruieren.

Hoheit und Bosheit Tieren gegenüber ist etwas durchaus Sub

jektives, an das Sachverständige und Richter den Maßstab ihres

Gefühls nicht anlegen können. Der italienische Bauer z. B.

schmückt an Festtagen sein Maultier mit Aufopferung seiner

letzten Centesimi und schlägt es trotzdem unbarmherzig, bis

seine Kraft erlahmt. Wollten wir ihm dabei in die Arme fallen,

so würde er uns gar nicht verstehen. Er meint es ja sehr gut

mit seinem Tiere. Gefühl und Gefühl ist eben ein großer

Unterschied. Dieser subjektive Charakter der Begriffe Roheit

und Bosheit schützt den Tierquäler und führt so unendlich oft

zu gerichtlichen Freisprechungen, obwohl der Richter überzeugt

ist, daß von seinem Standpunkte aus eine Mißhandlung, eine‘

Tierquälerei vorliegt. Daraus ergibt sich die absolute Unzw

länglichkeit unseres Strafgesetzes bezüglich des Tierschutzes,

und diese Unzulänglichkeit erklärt die Bemühungen der Tier

schutzvereine, der hilflosen Kreatur einen wirksamereren gesetz

lichen Schutz gegen die Gefühllosigkeit des stärkeren Menschen

zu verschaffen.

Die erste Eingabe auf Abänderung des Tierschutzparagraphen

machte der Münchener Tierschutzverein im Frühjahr 1877. Die

Antwort von seiten des Reichsjustizamtes als zuständiger Be

hörde lautete ablehnend. Der erste allgemeine Kongreß deutscher

Tierschutzvereine beriet dann im August 1879 über den gleichen

Gegenstand. Berichterstatter war damals ein Kollege, der

jetzt verstorbene Hoftierarzt Dr. Sondermann aus München.

Die beantragte Abänderung lautete: „Mit Geldstrafe bis zu

150 M. oder mit Haft wird bestraft, wer Tiere mißhandelt

oder quält.“ In eine Erörterung der Eingabe trat der Reichstag

jedoch nicht ein. Eine erneute Eingabe an den Reichstag im

Jahre 1881 von seiten des Tierschutzkongresses in Wiesbaden,

der übrigens eine erheblich verschärfte Bestrafung verlangte,

erhielt eine Antwort vom Staatssekretär des Reichsjustizamtes

 
dahingehend, daß die vorgetragenen Wünsche bei einer Revision

des Reichsstrafgesetzbuches in Rücksicht gezogen werden sollten.

Nach fünf Jahren, 1887, kam wiederum die Frage in Köln zur

Besprechung. Aber erst wiederholte Gesuche an den Reichs

kanzler um Abänderung des Tierschutzparagraphen hatten 1901

den Erfolg, daß in der Antwort mitgeteilt wurde, der Herr

Staatssekretär sei gerne bereit, darauf hinzuwirken, daß die

Wünsche des Tierschutzverbandes bei einer Revision des Reichs

strafgesetzbnches berücksichtigt würden. Allerdings scheine es

nicht geboten, vor einer solchen allgemeinen Revision eine Ab

änderung der jetzigen Bestimmungen des Strafgesetzbuches in

die Wege zu leiten. Nicht unerwähnt will ich lassen, daß

schon im Jahre 1884 auf der Tierschutzversammlung in Dresden

ein Preisausschreiben für den besten philosophischen und natur

rechtlichen Nachweis über das „Recht der Tiere“ erlassen wurde.

Von den eingelaufenen Arbeiten erhielt 1887 der Landgerichts

rat Bregenzer — ein sehr tätiger Vorkämpfer auf tier

schützerischem Gebiete — wegen seiner Arbeit über „Tierethik“

den ersten und Amtsrichter Wetzlich wegen der Arbeit „Das

Recht der Tiere“ den zweiten Preis.

Es würde zu weit führen, wenn ich hier alle die ver

schiedenen Gesetzesvorschläge anführen wollte, die sowohl von

dem Gesamtverbande der deutschen Tierschutzvereine, als auch

von den einzelnen Verbänden an die Behörden gerichtet worden

sind. Am interessantesten ist vielleicht der Gesetzesvorschlag,

der in Braunschweig im Jahre 1895 gemacht wurde und den

die vorletzte Tierschutzversammlung, die 1904 in Leipzig tagte,

wiederum akzeptiert und dem Reichstage unterbreitet hat. Es

machten sich auf diesem Verbandstage in Leipzig zwei deutliche

Strömungen bemerkbar, von denen die eine die Vivisektion

nicht erwähnte, während die andere der Vivisektion eine Sonder

stellung einräumte. Der ganz allgemein gehaltene Tierschutz

paragraph der einen Richtung, der auch jetzt noch von dem

Gesamtverbande der Tierschutzvereine in erster Linie, allerdings

noch immer ohne Erfolg, energisch vertreten wird, lautet im

wesentlichen folgendermaßen:

„Wer Tiere quält oder mißhandelt, wird wegen Tierquälerei

mit Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft. Sind mildernde

Umstände vorhanden, so kann auf Geldstrafe bis zu 1000 M.

erkannt werden. Als Tierquälerei ist namentlich auch das

Entziehen oder die Nichtgewährung der erforderlichen Nahrung,

Pflege, Wartung und des Obdachs für in Besitz oder in Pflege

befindliche Tiere seitens der hierzu verpflichteten Personen zu

erachten.“ Der Tierschutzparagraph jedoch, wie er von dem

Münchener Tierschutzvereine formuliert wurde, ohne auf dem

Verbandstage zur Annahme zu gelangen, hat folgende Fassung:

„Wer Tiere durch Vernachlässigung, Überanstrengung oder in

sonstiger Weise boshaft quält oder roh mißhandelt, wird mit

Geldstrafe bis zu 600 M. oder mit Gefängnis bis zu einem

Jahre bestraft. Eine strafbare Handlung ist nicht vorhanden,

wenn am Tiere schmerzhafte Versuche zu wissenschaftlichen

Zwecken mit Genehmigung der nach den Landesgesetzen zu

ständigen Behörden vorgenommen werden. Die Behörde hat

den Zweck des Versuches, die Befähigung der Person und den

Ort der Vornahme nach den vom Bundesrat zu erlassenen all

gemeinen Vorschriften zu prüfen.“

Aus diesen Bestrebungen der Tierschutzvereine sowohl als

auch aus der in Aussicht genommenen Reform des Reichsstraf

gesetzbuches und der damit fraglos zu erwartenden Abänderung

I.‘
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des Tierschutzparagraphen erhellt doch ohne alle Frage die

Bedeutung, die auch für uns die Umänderung dieses Paragraphen

hat, nicht zum wenigsten auch mit Rücksicht auf die Vivisektion,

die nach dem ersten Entwurfe mit unter das Gesetz fallen

könnte. Zurzeit ist es zwar noch nicht gut möglich, einiger

maßen genau den Termin anzugeben, an dem die Strafprozeß

reform in Kraft treten wird. Sind zur Ausarbeitung des

Bürgerlichen Gesetzbuches nicht weniger als volle 20 Jahre

notwendig gewesen, so wird es mit dieser Reform wohl auch

nicht viel schneller gehen.

in verhältnismäßig kurzer Zeit die Revision erfolgen würde,

Ich hatte erst geglaubt, daß schon ~

und aus diesem Grunde hat der Verein Rheinpreußischer. Tier- '

ärzte eine baldige begründete Eingabe auf Abänderung des

Tierschutzparagraphen beim Veterinärrat beantragt. Nachdem

ich jedoch kürzlich mit mehreren mir bekannten ‚Juristen.Rück

spreche genommen und ein erst in diesem Jahre auf der Inter

nationalen Kriminalistischen Vereinigung gehaltenes General

referat über die Reform des Strafprozesses gelesen habe, bin

ich überzeugt, daß immerhin noch Jahre vergehen werden, bis

die Abänderung in Kraft tritt. Nichtsdestoweniger halte ich es

für durchaus angebracht, wenn wir uns mit dieser Frage be

fassen und dementsprechend Stellung nehmen, sonst könnte auch

hier wieder der Fall eintreten, daß man ein Gesetz ‚erläßt, ohne

die Sachverständigen oder die, welche am nächsten. beteiligt

sind, zu fragen. Und uns Tierärzte geht die Frage des Tier:

schutzes doch wahrlich nahe genug an. Will_‚man uns nicht

fragen, so soll man uns wenigstens hören. Für uns kann m. E.

bei der Reform der Strafprozeßordnung ‚nur ein Tierschutz

paragraph in Frage kommen, der, ähnlich wie es der Münchener

Tierschutzverein in seinem Gesetzesvorschlag ausführt, die Vivi

sektion ausschließt, oder besser, ihr eine Sonderstellung einräumt,

Ich muß jedoch zugeben, daß dieser Münchener Paragraph, wie

ich ihn kurz nennen möchte, sehr leicht cbikanös gehandhabt

werden könnte und geeignet sein dürfte, trotz der scheinbaren

Ausnahmestellung der "ivisektion dieselbe fast unmöglich zu

machen. Ich halte deshalb, im Anschluß an den Wortlaut der

Münchener Formulierung folgende Fassung für richtiger. Selbst

redend. macht mein Vorschlag. nur Anspruch darauf, nichts

anderes als eine einfache Anregung zu sein. „Wer Tiere durch

Vernachlässigung, Überanstrengung oder in sonstiger Weise

quält oder mißhandelt, wird . . . . . bestraft. Eine strafbare

Handlung ist nicht vvorhanden, wenn an Tieren schmerzhafte

Versuche zu wissenschaftlichen Zwecken von wissenschaftlich

gebildeten und befähigten Personen vorgenommen werden. Über

die.Befä.higung der Person und über den Zweck des Versuches

entscheidet die zuständige Behörde nach den vom Bundesrate

zu erlassenden allgemeinen Vorschriften.“ Ob nun im Anschluß

an diese von mir angeregte Umänderung etwa ‚noch spezielle

Bestimmungen und Verordnungen anzugliedern sein werden,

will ich für heute dahingestellt sein lassen. ‚ y

In einem kurzen Referate, das vor längeren Jahren im

Reichstage über eine Eingabe der Tierschutzvereine erstattet

wurde, wurden auch kurz die Strafgesetze in den verschiedenen

anderen Kulturländern, soweit sie sich auf den Tierschi1tz er

strecken, gestreift. Leider ist aus dem Material, das mir zur

Verfügung steht, nicht ersichtlich, welche Ausnahmestellungder

Vivisektion in den übrigen Ländern eingeräumt wird. , Ich ver;

sage~ es mir natürlich, hier näher auf die einzelnen ‚Gesetze

einzugehen„ nur will ich beiläufig erwähnen, daß, in fast;allen,

 
Kulturstaaten, soweit sie ein Tierschutzgesetz besitzen, die

Tierquälerei viel strenger bestraft wird, als bei uns auf Grund

unseres so rückständigen ä 360, Zifl‘. 13 der Strafprozeßordnung.

Gerade die freien Länder, wie die Schweiz und die Vereinigten

Staaten von Nordamerika, zeichnen sich, ebenso wie auch

England, durch recht strenge Tierschutzparagraphen aus. Eine

Ausnahme unter den Kulturstaaten machen leider die romanischen

Völker insofern, als sie allermeist auf dem Gebiete der Tier

schutzbestrebungen nicht nur manches, sondern so ziemlich alles

zu wünschen übrig lassen, ein Umstand, der schärfer als mancher

andere ihre kulturelle Inferiorität dem Germanentume gegenüber

beleuchtet.

Im Anschluß an_diese rechtliche Forderung der Tierschutz

vereine ist nun besonders wichtig und interessant, welche

Stellung in den verschiedenen Ländern Religion und Philosophie

zu den Fragen des Tierschutzes einnehmen. Mag auch die‘

Wertung‚der Tiere zunächst eine Sache des subjektiven Gefühls

sein, so ist doch dieses Gefühl ein Produkt der gesamten

Bildung‚und Erziehung, der individuellen wie der sozialen, d. h.

der intellektuellen und ethischen Beeinflussung des einzelnen

und der Massen, der Gesamtheit. Das Gefühl als Produkt der

Bildung und Erziehung ist aber wesentlich abhängig von den

herrschenden religiösen Anschauungen und Vorschriften. Diesen

bei den zahllosen Völkerschafteu nachzugehen ist, für jeden

denkenden Menschen überaus dankbar und für uns Tierärzte

obendrein doppelt interessant. Wenn ich die Naturvölker oder

vielmehr deren Stellung ‚zur Tierwelt außer acht lasse, so heben

sich zurzeit zwei grundsätzlich verschiedene Anschauungen ab.

Auf der einen Seite stehen die eigentlichen Kulturvölker, durch

weg Anhänger des Christentums, aber auch.luden.undlltiuhame

daner, auf der andern Seite die Anhänger der Seelenwanderung,

die Buddhisten, die Brahmanen und die Anhänger Zarathustra

die Perser, soweit sie nicht Muhamedaner sind. '

In ihrem Moralkodex nehmen Muhamedanismus, Mosaismus

und Christentum den Tieren gegenüber dieselbe Stellung ein.

Der Koran kennt keine sittliche Pflicht des Tierschutzes und

in der ganzen Bibel finden sich nur sehr wenige Stellen, die

sich auf die Pflichten des Menschen gegen die Tiere beziehen.

- Am bekanntesten sind wohl die Worte aus dem fünften Buche

Moses: Du sollst dem Ochsen und Esel, der da drischt, das

Maul nicht verbinden, und: Der Gerechte erbarmet sich seines

Viehes. (Spr. Sah) Die zehn Gebote regeln das Verhalten von

Mensch zu Mensch, nicht auch von Mensch und Tier. „Du sollst

nicht töten‘.‘, heißt nur: Du sollst den Menschen nicht töten!

Und selbst Luther hat dem Gebote nach einigen tausend Jahren

keine weitergehende Bedeutung gegeben, wahrscheinlich deshalb

nicht, weil die Evangelisten von Christus nicht eine einzige

Tat, nicht eine einzige Rede berichten, die den Tierschutz zum

Gegenstande gehabt hätte, obwohl Christus offenbar mehr Natur

philosoph als Schulphilosoph war und als solcher auch der Tier:

und Pflanzenwelt sicher nicht gefühllos gegenüberstand. Die

orientalische Grundanschauung, die den Menschen in das Zentrum

des ganzen Weltalls stellt und ihn zum schrankenlosen Herrn

der Schöpfung erhebt„ beherrscht die Moral aller monotheistischen

Rye‚ligioneu.- Das Tier ist eine Sache, ist der Menschen wegen

da und darum betrachtet es der gläubige Christ wie der gläubige

~ Jude und Mnhamedaner lediglich vom Standpunkte des praktischen

Nutzens._,Abernicht nur die Kirche, auch die Philosophen und

Naturforscher ‚beharrten bis ins 18. Jahrhundert hinein anf‚
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diesem Standpunkte. Ihnen war das Tier eine belebte Maschine,

der jede selbständige Handlung oder Empfindung abzusprechen

sei, deren Lebensäußerungen nach bestimmten, ein für allemal

festgelegten Normen oder Regeln, dem Gattungsinstinkt, er

folgten. Noch Kant und Descartes‘ hielten das Tier gleich

Pflanze und Mineral bloß für eine Sache. Es hatte für sie

keine Vernunft, keinen Eigenwert, es war nach ihnen höchstens

abrichtbar. Ausnahmen hat es allerdings auch hier gegeben,

ich nenne demjenigen, der philosophisch geschult ist, nur

Schopenhauer.

Da ist es nicht zu verwundern, wenn die juristische Literatur,

wenn das Strafrecht sich ganz und gar in den Bahnen der

christlichen Religion und der landläufigen philosophischen An

schauungen bewegt und bisher noch weit davon entfernt ist,

irgend ein Recht der Tiere anzuerkennen. Die Juristen stehen

eben noch wesentlich auf ~‘dem eben erwähnten Standpunkte

Kants, dessen Sittenlehre, des'sen’kategorischer Imperativ eigen

tümlicherweise den Tieren gegenüber nicht existiert. _

Im denkbar größten Gegensatze zu dieser souverltnenGe

ringschätzung der Tiere stehen die Religionssysteme derjenigen

Völker, die an eine Seelenwanderung glauben. In dem dicht

bevölkerten Vorderindien, dessen Bewohner allermeist Buddhisten

sind, verbietet der Kult das Töten der Tiere durchaus. Und

während zahllose alte und kranke Rinder, Pferde, Schafe, Esel,

Hunde, Katzen usw. in besonderen Hospitälern gehegt und ge

pflegt werden, sterben Tausende von Menschen eher Hungers,

als sie auch nur das geringste Stück Fleisch zu sich nehmen,

wohnt ja doch nach ihrer Meinung im Tiere, dem guten wie

dem bösartigen, eine Menschenseele! Die ganze große Bevölke

rung„.\lorderindiens„wirdeben nur deshalb s0..0ft yon„lilmsers

nöten heimgesucht, weil sie ausschließlich aus Vegetariern be

steht und ihr Kult jeden Fleischgenuß verbietet. Die Zahl

derjenigen Menschen, die dem Glauben an die Seelenwanderung

huldigen, umfaßt mehr als 500 Millionen, d. i. ein Drittel des

ganzen lebenden Menschengeschlechtes. Mag ihre seltsame Re

ligionslehre uns sinnlos erscheinen, ohne Anspruch auf irgend

welche innere Berechtigung, die pantheistische Weltanschauung,

nach welcher ein Urgeist das ganze Weltall erfüllt und auch in

den Tieren in die Erscheinung tritt, hat eine Tierethik gezeitigt,

die uns immerhin weit sympathischer berührt,yals die Tierquälerei
des sogenannten Christen. ‚ v _ ~} _ ~ Ä

Ich möchte nun nach diesen allgemeinen Betrachtungen

meine eigene Auffassung mit wenigen Worten_klarlegen und

zwar, wie ich mir die Tierschutzbestrebungen der modernen»

Kulturmenschen und der Tierärzte im besonderen,’ die _wir die=_

berufenen Tierschützer sind, vorstelle. Daß ichfldie extreme~

Tierschützelei, die Humanitätsduselei (sit venia verbo), aus

schalte, bedarf wohl kaum einer besonderen Bemerkung. Wie

fiir jeden objektiv urteilenden Vorkämpfer des Tierschützes, wie

für den modernen Naturforscher, so ist auch für mich das Tier

nicht lediglich Objekt, nicht eine Sache, eine bloße Ware, mit

der man nach Belieben machen darf, was man will, das Tier

ist auch Subjekt, es hat seine Eigenart und seinen Selbstzweck.

Vor dem Lichte der modernen Naturforschung erblassen die

Sterne der alten Zeit, sagt ein bekannter Naturforscher. Die

moderne Naturerkenntnis hat den Menschen hinausgeworfen aus

seiner zentralen Weltstellung, hat ihn herabgestürzt von seinem

anthropozentrischen Throne und hat ihn hineingegliedert in die

von ewigen Gesetzen regierte, nach ewigen Gesetzen sich ge

 

staltende, sich entwickelnde „Schöpfung“. Alliiberall Gestal

tungstendenz, selbst in der anorganischen Welt, allüberall Leben

und jedes Lebewesen ein Produkt des Lebensprozesses, eines

langen, ununterbrochenen Lebensprozesses: Mensch, Tier und

Pflanze, denselben Gesetzen unterworfen, denselben Gesetzen

ihr Sein verdankend, und diese ewigen Gesetze geben jedem

Lebewesen seine ewigen Rechte. ~.

„Wenn der Gedrückte nirgends Recht kann finden, wenn

unerträglich wird die Last, greift er hinauf getrosten Mutes in

den Himmel und holt herunter seine ewigen Rechte.“ Für das

gedrückte und gequälte Tier holt sie der Naturforscher vom

Himmel herunter, das ist aus dem Naturgesetz. Zwei ewige

Grundsätze regieren die organische Welt: das Prinzip der Art

erhaltung und das Prinzip der Artvervollkommnung. Ein anderes

regiert ‚das organische Wn'sltget'iiebe nicht, und geben die ge

nannten Prinzipien.,dem Menschen einRecht auf‘ Leben, ‚so geben

sie auch dem Tiere das gleiche Recht auf Leben. Die Ethik

macht aus dem, was das ewige’ Naturgesetz bestimmt, ein

„Sollen“. Das. Tier soll seine Art erhalten und vervollkommnen,

folglich hat es ein Recht zu leben, nicht mehr und nicht minder

wie der Mensch. Und dieses Naturrecht des Tieres hat auch

der Mensch zu respektieren, die Gesellschaft in ihrem Straf

gesetzbuche sein Recht zu wahren. So lehrt die moderire

Naturerkenntnis. _ - - ‘ ' _ ‚‚Sie erkennt aber in defSchöpfung auch ein „Recht des

Stärkeren“, und von diesem Recht des Stärkeren darf auch der

Mensch dem Tiere gegenüber Gehrauch machen, aber nur iri—

soweit, wie es seine eigene Arterhaltung und Artvervollkommnung

bedingt. Daher das Recht, Tiere zur Nahrung der Menschen

_zu töten, daher die Forderung, der Vivisektion im Strafgesetz

buch‘ eine Sonderstellung einzuräumen. Sobegründe ich die

Tierschutzbestrebungen, so schränke ich sie ein.‘ Wohl mag

man sich wehren gegen diese, auf’ die Entwicklungslehre sich

gründende Einsicht, ein Ausschalten ist unmöglich. Auch das

Rad der geistigen Entwicklung laßt sich so wenig zurückdrehen,

wie das der natürlichen. » ‘

‘ An allen Ecken und Enden rührt man sich, um neuen Wein,

nicht nur in alte, sondern auch in neue Schläuche hineinzufiillen.

Anun's ist ‘es, soweit es unser Beruf erfordert, dem Geist der

Zeit gerecht‘ zu werden. Wir sollen uns deshalb nicht entgehen

lassen, bei Umädlderung des für uns wichtigen „Tierschutz

paragraphen im Strafrecht“ mitzuwirken, denn die Wertung der

Tiere war bei’ uns bisher auf Grund der kulturellen Entwick

lung, auf Gru‘nd der philosophischen, religiösen, tief im Empfinden

des Volkslebens Wurzelnden Anschauung, eine geringe. Ein neuer

Tierschutzparagraph sollte tunlichst dazu‘ beitragen, eine ge

rechte‘ Wertung der Tiere, unserer Mitgeschöpfe, herbeizuführen,

gleichzeitig aber ‘vermeiden, die freie Wissenschaft zu fesseln.

Von'eine-r höheren Wertung der Tiere hängt aber (und

das soll gewissermaßen das Fazit meiner Erörterung sein) auch

eine vermehrte Achtung ab, die man unserem Berufe

entgegenbringen wird. -

Der preußische ‘Kultusminister lltßt vorläufig den Entwick

lungsigedanken nicht in die Schulen hinein‘. Selbstverständlich

vermag der ‘Kultusminister durch solche Maßnahmen die Weiter

entwicklung der fortschreitenden Erkenntnis nicht zu hemmen.

Für mich steht fest, daß die Lehre von den Lebewesen, daß die

Biologie, in Verbindung. mit der Entwicklungslehre nicht nur

neue Gesichtsweiten erschlossen hat und noch Weiter erschließt,
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sondern daß sie auch eine gerechtere Würdigung der Tierwelt

herbeiführen wird. Zwar hat sich der Menschengeist, soweit er

nach Erkenntnis sucht und bewußt über die Welt zu denken

vermag, weit über die Tierwelt emporgeschwungen bis hinauf

zum Kult des Wahren, Guten und Schönen, bis hinauf zur Re

ligion der Humanität. Aber auf dieser schönsten und edelsten

Eigenschaft der Kulturmenschen, der Humanität, sollen sich

aufbauen die modernen Rechtsbestrebungen und mit ihnen auch

die berechtigten Bestrebungen des Tierschutzes. Und es ist

mein inniger Wunsch, daß auch wir von unserem Standpunkte

aus uns bestreben, mitzuwirken —— sei es auch immerhin in be

scheidenem Maße —— an der Kräftigung des inneren Kernes

unserer ganzen großen und weitverzweigten Kultur.

Deutsche Tierärzte in Amerika.

  

In Nr.6 der Berliner Tierärztlichen Wochenschrift,

pag. 89, wird von der Redaktion H wegen einer Zeitungsnotiz,

„der Präsident der Illinois-Universität wolle die besten Tier

ärzte Europas engagieren“ für die dortige zu errichtende

Tierärztliche Hochschule — angefragt, ob Kollegen über diese

Angelegenheit etwas wissen.

Unter Berufung auf meine Abhandlung „über Hochschul

wesen und Tierheilkunde in Amerika“, Berliner Tier

ärztliche Wochenschrift, 1905, Nr. 16, heehre ich mich, auf

Grund meiner Amerikareise zu der Sache dahin mich zu äußern,

daß jeder deutsche Kollege eindringlich zu warnen ist,

auf derartige Zeitungsnotizen ohne Namensangabe irgend etwas

zu geben. Ebenso ist davor zu warnen, daß ein junger Tier

arzt nach Amerika reist, in der Hoffnung, dort eine Anstellung

als Tierarzt zu erlangen. So zuverlässig der einzelne

Amerikaner ist im Abschluß und der reellen, schönen Ab

wicklung irgend eines Geschäftes oder Vertrages, so korrupt

und abscheulich sind viele Erscheinungen im öffentlichen,

Gesellschafts-, Gemeinde- und Staatsleben. — Nur auf Antrag

von einem Amerikaner und nach Erkundigung bei dem deutschen

Konsul des betreffenden Ortes in Amerika, oder auf Einladung

von Verwandten oder Freunden, die in guter Situation sind und

dadurch die erste Bürgschaft für ein sicheres Unterkommen

bieten, kann man hoffen, in der tierärztlichen Branche drüben

sogleich unterzukommen. Freie Praxis wird sich nicht wohl

rasch erwerben lassen und Anstellungen werden nur auf kurze

Zeit abgeschlossen.

Wie sorglos, nach unseren deutschen Begriffen geradezu

unmögliche Berichte, den Zeitungen dort gegeben werden, mag

 

 

die Tatsache beweisen, daß die Abbildung — in Hauptners

Jubiläumskatalog von 1900, pag. 192b e— von der Tierärztlichen

Fakultät Pensylvanien (in Philadelphia) — ein reines Phantasie

stück ist. Bei meinem Besuch (1905) fand ich ein Lokal für

diese Zwecke, das ich in der von mir aufgenommenen (obigen)

Photographie der verehrten Redaktion vorlege, damit sie Ge

legenheit erhält, durch Abdruck „amerikanische Wahrheit und

Dichtung“ zu illustrieren. Prof. L. Hoffmann-Stuttgart.

Promotion an der Tierärztllchen Hochschule In Budapest.

Am 9. Februar l. J. ist an der Budapester Tierärztlichen

Hochschule das Fest der ersten tierärztlichen Doktorpromotion

in solenner Weise abgehalten. An dem Fest nahmen teil die

beiden Staatssekretäre des ungarischen Ackerbauministeriums,

mehrere Universitätsprofessoren der medizinischen und philo

sophischen Fakultät der Budapester Universität, der Rektor der

Technischen Hochschule, Vertreter der landwirtschaftlichen

Vereine, der verschiedenen staatlichen und hauptstädtischen

Veteriuärämter usw.

Rektor Hofrat Dr. Franz Hutyra gab in seiner Fest

eröfl‘nungsrede vor allem den Dank der Hochschule kund gegen

über Sr. Majestät dem König von Ungarn für die Verleihung

des Doktor-Promotionsrechtes, ebenso dem Ackerbauministerium,

den Universitäten und anderen Behörden und Körperschaften,

welche die Hochschule beim Erreichen dieses Zieles unter

stützten. Dann betonte er die gewiß wohltätige Wirkung der

Kreation des tierärztlichen Doktorats auf die Vertiefung des

wissenschaftlichen Denkens, auf das höhere Studium, und dadurch

auf das ganze Veterinärwesen und überhaupt auf die Förderung

der landwirtschaftlichen Interessen.

Nachher las Prof. Dr. von Wadaslay die Kritik der

Inauguraldissertationen“) der Kandidaten und den Beschluß des

Professorenkollegiums bezüglich der einzelnen Doktorats

handlungen vor, endlich bittet er den Rektor, daß, nachdem die

Kandidaten den Forderungen des Doktoratsreglements ent

sprachen, sie zu Doktoren der Veterinärwissenschaft zu pro

movieren. V

Nachdem die Kandidaten sich bereit erklärten, das vor

geschriebene Doktoratsgelübde abzusegen, nimmt ihnen dieses

der Schriftführer des Professorenkollegiums, Prof. Dr. Bäla Plösz,

ab, bei welchem Akt das Auditorium sich von seinen Sitzen erhob.

Nun promovierte der Rektor die Kandidaten infolge der durch

Se. Majestät verliehenen Rechte im Namen des Professoren

kollegiums mit Händedruck zu Doktoren der Veterinärwissen

schaften.

Nach den Dankesworten der Kandidaten hatte die schöne,

erhebende Feier mit den Schlußworten des Rektors ihr Ende

erreicht. Dr. Z.

*) Die Kandidaten reichten folgende Dissertationen ein: Assistent

an der Tierärztlichen Hochschule Otto Fetrick, dessen Haupt

gegenstand beim Doktorenrigorosum die Bakteriologie und Seuchen

lehre, Nebengegenstände die Biochemie und allgemeine Pathologie

bildeten, „Über den Clostridium proteo-saccharolacticum (ein neues

eiweißzersetzendes Buttersäuregärungsbakterium)“; Assistent der

tierärztlichen Hochschule Josef Besskö, dessen Hauptgegenstand

die Anatomie, Nebengegenstände die pathologische Anatomie und

Chirurgie waren, „Über die Pferde der Landcsnehmer in Ungarn,“

endlich der k. nng. Bezirkstierarzt Oskar Wellmann, dessen

Hauptgegenstand die Physiologie und Histologie, Nebengegensta'tnde

die pathologische Anatomie und Chirurgie bildeten, „Über den Ca-,

Ng- und P-Umsatz bei hungernden Tieren.“ Dr. Z.
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lahresrechnung und Vermögensstand des Unterstützungsvereins für Tler- 1 Konto 11 Reservefonds.

ärzte für 1906. l Wertpapiere . . . . M. 2000,00

Bestand am Beginn des Jahres 1906. Barbestand am Schluß 1905 . . . . . . „ 415,45

Konto I Stammkapital . . M. 10 494,50 Zinsen . . . . . . . . . . . M. 84,55

Konto II Reservefonds . . . . . . . „ 2415,45 10 Proz. der Mitgliederbeiträge . . . ,. 193,00 „ 277,55

Konto III Laufender Bestand . . . . „ 111.72 Konm 11 Bestand; M_ 2593,00

M- 13 021,67 Konto I und II Summe: M. 15,045,95

Einnahmen im Jahre 1906.
Beiträge von 386 Mitgliedern . M. 193000 Konto In Laufender Bestand‘

. . . ’ Barbestand am Schluß 1905 . . . . . . M. 111,72

Emmahge Berträge . . . . . „ 30000 ‚ .
’ Konto Linsen . . . . . . . M 10,05

Zuwendungen und Schenkungen „ 940,35 -
_ ‚ Nicht verwendete Beträge . . . . . „ 41,37

Kouponzrusen von Wertpapreren . . . „ 407,50

Zinsen aus Konto I, II, III . „ 118,85 _ M‘ 51’4?

Rtlckeinnahme an Porto . . . . . . „ 68,65 ab für Spesen ” 1’5‘) M‘ 49'87

Summe der Einnahmen für 1906: M. 3765,35 Konto In Bestand: M‘ 161’59

Ausgaben im Jahre 1906.

Unterstützungen in 21 Fällen . M. 1395,00

Spesen für die Ostbank . . . . . . „ 8,20

Portoauslagen . . . . . . . . . . „ 54,58

Sonstige Ausgaben „ 121,70

Summe der Ausgaben für 1906: M. 1579,48

Mithin Reingewinn: „ 2185,87

Vermögensbestand am Schluß 1905: „ 13 021,67

Vermögensbestand am Schluß 1906: M. 15 207,54

Konto I Stammkapital.

Wertpapiere . . . . . . . M. 9500,00

Barbestand am Schluß 1905 . . . . . . . „ 994,50

Zuwendungen und einmalige Beiträge . M. 1240,35

Zinsen. . . . . . . . . . . . . „ 431,75

10 Proz. der Mitgliederbeiträge . . . ‚. 193,00

M. 1865,10

Hiervon ab für Spesen usw. „ 6,65 M. 1858,45
 

Konto I Bestand: M. 12 352,95

 

Konto I, II und III Summe: M. 15 207,54

Am Schluß 1905: „ 13 021,67

Es sind demnach zugekommen: M. 2185,87

Laut Beschluß des Vorstandes sollen von den am Jahresschluß

vorhandenen 161,59 M. des Barbestaudes, Konto III, 100 M. zu

Unterstützungen verwendet und 61,59 M. auf die Rechnung für 1907

übertragen werden.

Die geehrten Herren Mitglieder werden dringend gebeten, den

Jahresbeitrag fflr1907 an den unterzeichneten Schatzmeister ein

zusenden. Die nicht eingegangenen Beiträge werden gemäß 5 7

der Geschäftsordnung durch Postnachnahmekarte eingezogen werden.

PreuBe-Danzig, Vorsitzender. Heyne - Posen, Schatzmeister.

Berleht über dle Versammlung des Vere1ns heamteter Tlerirzte.

Damit die Leser der B. T. W. darüber aufgeklärt werden,

warum der Schluß desVersammluugsberichtes, der in der„I)eutschen

tierärztlichcn Wochenschrift“ bereits am 22. Februar 1907

erschien, noch nicht veröffentlicht ist, konstatiere ich hierdurch, daß

derselbe mir bis heute nicht zugegangen ist. Schmaltz.

 

Staatsveterinärvvesen.

Redigiert von Preuße.

Pauschallerunq?

In der Budgetkommission wurde kürzlich, wie in Nr.7 der

B. T. W. bereits kurz erwähnt, bei der Beratung des Bedürfnis

kostenfonds im Etat des Finanzministeriums darauf hingewiesen,

daß die alljährlich wiederkehrenden Überschreitungen dieses

Fonds in der Hauptsache durch die Tagegelder und Reisekosten,

welche den Kreisärzten und Kreistierärzten für ihre Dienstreisen

gezahlt werden müßten‚ verursacht würden. Es wurde die

Pauschalierung dieser Beamten angedeutet. Hiermit ist wieder

eine Frage angeschnitten werden, welche als ein Damokles

schwert schon lauge über dem Haupte der beamteten Ärzte und

Tierärzte schwebt. Da die ersteren erheblich weniger an

Reisekosten und Tagegeldern erhalten als wie die letzteren, so

haben die beamteten Tierärzte bei der Frage der Pauschalierung

das größte Interesse. Es ist nun schon wiederholt darauf hin

gewiesen worden, daß sich ein Pauschale für die beamteten

Tierärzte, welches dem wirklichen Bedürfnis entspricht, kaum

feststellen lassen wird. Ein solches müßte einmal für jeden

Kreis besonders berechnet werden, da die Reisekosten usw. je

nach der Größe des Kreises, den Verkehrsverhältnissen und dem

Umfange der amtlichen Praxis in den einzelnen Kreisen sehr

verschieden hoch sind, sie schwanken zwischen sehr weiten

Grenzen. Sodann aber auch ist der Umfang der Amtsgeschäfte

in einem Kreise in den einzelnen Jahren ein sehr verschiedener,

je nach den Seuchenverhältnissen. In seuchenarrnen Jahren

wird halb so viel gereist, wie in seuchenreichen. Die seuchen

 

armen und seuchenreichen Jahre wechseln auch nicht regelmäßig

miteinander ab, so daß schon von einer größeren Reihe von

Jahren, mindestens zehn, der Durchschnitt gezogen werden

müßte, um ein annähernd richtiges Pauschale herauszurechnen.

Besonders würde aber der Umstand gegen eine Pauschalierung

sprechen, daß der Umfang der amtlichen Tätigkeit der beamteten

Tierärzte von Jahr zu Jahr zunimmt, nicht durch vermehrtes

Auftreten von Seuchen an sich, sondern durch das Hinzutreten

neuer Dienstobliegenheiten, durch Erweiterung der Anzeige

pflicht u. a. Die Pauschalia miißten dann alle paar Jahre einer

Revision unterzogen und eventuell erhöht werden. Der Pau

schalierung der beamteten Tierärzte stehen demnach sehr viele

Schwierigkeiten im Wege und es ist zu befürchten, daß, wenn

sie dennoch eingeführt werden sollte, die beamteten Tierärzte

gegenüber dem jetzigen Zustande nicht unerheblich benachteiligt

werden.

Wenn man nun das persönliche Interesse der beamteten

Tierärzte ganz ausschalten Würde, so würden doch noch andere

Gründe übrig bleiben, um die Pauschalierung für eine sehr un

zweckmäßige Maßregel zu erklären. Es liegt im allgemeinen

veterinär-polizeilichen Interesse, daß die Kreistierärzte sich

möglichst viel in ihrem Dienstbezirk bewegen, um stets über

alle in ihr Ressort gehörende Angelegenheiten gut unterrichtet

zu sein. Es liegt daher nicht nur in dem persönlichen, sondern

auch im allgemein dienstlichen Interesse, daß die beamteten

Tierärzte möglichst viele Dienstreisen machen. Schaltet nun

das erstere aus, was bei einer Pauschalierung der Fall sein

würde, so würde es in der Natur der Dinge liegen, daß dann
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erheblich weniger gereist würde. Jede Reise kostet Geld, und

da die Einnahmen dann feststehend sind, so würde versucht

werden, die Ausgaben auf ein Mindestmaß zu beschränken, und

es würde manche nicht gerade unumgänglich notwendige Dienst

reise unterbleiben. witrde auch die Schnelligkeit der Aus

führung der Dienstreisen beeinträchtigt werden, da darauf Be

dacht genommenywerden würde, möglichst viele Dienstreisen zu

einer oder wenigen zusammeirzulegen. Die Pauschalierung hätte

also auch eine Schädigung seuchenpolizeilicher Interessen zur

Folge. Es empfiehlt sich daher dringend, es bei dem jetzigen

Zustande zu belassen. Etatsüberschreitungen könnte am besten

durch eine entsprechende Erhöhung‘des Reisekostenfonds be

gegnet werden. Auch dürfte die Trennung des Reisekosten

fonds der beamteten Tierärzte von dem allgemeinen Personal

und Bedürfniskostenfonds zu empfehlen sein. Pr.

Grduzschutz.

Herr Schlachthofdirektor Rieck in Breslau ist in der Nr. 6

dieser Wochenschrift auf zwei Bemerkungen von Schmaltz zu

der Begutachtung der Grenzsperre durch die Direktoren einiger

größerer städtischer Schlachthöfe in Dresden (vgl. Nr. 49 1907

der B. T. W.) zurückgekommen.

Rieck schreibt, es sei ihm nicht erfindlich, warum der Vor

schlag, die Einfuhr von frischem Fleisch ohne die zugehörigen

Eingeweide zu gestatten, wenn die Schlachtvieh- und Fleisch

beschau an einem ausländischen Schlachtort durch amtlich ver

pflichtete deutsche Tierärzte nach den Bestimmungen des

Deutschen Reiches ausgeführt werde, eine bittere Pille für die

sein solle, die sich seinerzeit im Kampfe gegen die Freizügig

keit des _tierärztlich untersuchten Fleisches im Inlande hervor

getan‘ hätten.

Daß ein Teil der jetzigen Vorschläge der Schlachthof

direktoren im Gegensatz steht zu der früheren Stellungnahme

mancher städtischen Tierärzte, die eine städtische Nachunter

suchung des tierärztlich untersuchten Fleisches für ganz un

umgänglich notwendig erklärten, liegt auf der Hand.

Dieser Gegensatz zwischen früher und jetzt wird nicht

dadurch aus der Welt geschafft, daß die Gesetzgebung inzwischen

den Standpunkt der Städte nicht eingenommen hat. Es ist auch

nicht richtig, daß „es in niemandes Absicht gelegen habe, an

dem Alle bindenden Abschluß der Gesetzgebung zu rütteln“. In

Viersen ist dieser Versuch, allerdings vergeblich, gemacht worden.

Im übrigen ist dieseP-ille nicht so dosiert, daß sie eine

große Wirkung haben kann. '

Dagegen kann man über die weitere Behauptung von Rieck,

nicht ohne weiteres hinweggehen, daßiauch viele staatliche Tier

ärzte den Standpunkt vertreten, nicht alles das, was an „veterinär

polizeilichen“ Rüstzeug zur Aufrechterhaltung der Grenzsperre

verwendet wird, halte ernster Prüfung ‘stand.

Was Rieck hier ausspricht, könnte als schwerer Vorwurf

gegen diezveterinärbeamten oder gegen die staatliche Hand

habung der Veterinärpolizei angesehen werden. Das dürfte R.

aber nicht beabsichtigt haben. R. meint offenbar, daß man über

einzelne veterinärpolizeiliche Maßnahmen und über ihren Nutzen

verschiedener Ansicht sein kann.

Die beiden Beispiele, die R. anfiihrt, sprechen für diese

Auffassung der Rieckschen vAusführungen. Die Tuberkulin

probe bei den auf dem ‚Seewege aus Dänemark eingehenden

Riude'rn ist ja bekanntlich eingeführt worden, als bekannt wurde,

 

daß Dänemark die Ausfuhr nach Deutschland benutze, um die

bei der Tuberkulosebekämpfung als tuberkulös erkannten Tiere

unschädlich zu machen. An und für sich ist die Tuberkulin

probe sehr wohl geeignet, tuberkulöse Tiere zu erkennen. Das

gilt auch heute noch. Wenn das Ergebnis der Tuberkulinprobe

in den Quarantäneanstalten jetzt hiermit in Widerspruch steht,

so liegt das ja bekanntermaßen daran, daß an den eingeführten

Tieren in Dänemark gewisse Manipulationen vorgenommen

werden, die für einige Zeit die Reaktion der Tiere auf Ein

spritzungen von Tuberkulin beseitigen.

Soll nun das Verfahren der importierenden Händler für die

zum Schutze der inländischen Viehbestände verpflichteten

Beamten und Behörden hinreichen, um das an und für sich

durchaus taugliche Schutzmittel sofort über Bord zu werfen?

Die für die Einfuhr österreichisch-ungarischer Schweine

vorgesehene längere Beobachtungsfrist wird man doch aber nicht

als ungeeignet bezeichnen können, um die Gefahr der Ein

schleppung von Seuchen herabzusetzen?

Können denn aber tatsächlich die Vorschläge der Dresdener

Versammlung als in veterinär- und sanitätspolizeilicher Hinsicht

unbedenklich angesehen werden?

Wer die Geschichte der Viehseuchen und ihre Verbreitung

in Deutschland aufmerksam verfolgt, wird nicht im Zweifel sein,

daß z. B. die unter Nr. 3 der Vorschläge (Nr. 49, S. 888 der

B. T. W.) angestrebte „Einfuhr aller Arten von Schlachtvieh aus

den Niederlanden, Dänemark, Schweden, Norwegen, Frankreich und

Belgien unter den für Rinder und Schafe aus Österreich-Ungarn

geltenden Beschränkungen“ gerade jetzt Deutschland sehr bald

wieder in hohem Grade mit Maul- und Klauenseuche verseuchen

'wiirdefwli‘rankreic'h,‘ Belgien und Holland sind zurzeit schwer

von dieser Seuche betroffen.

Und was in letzter Zeit über die Handhabung der Veterinär

polizei in Frankreich öffentlich bekannt geworden ist, ist doch

sicherlich nicht geeignet, Frankreich z. B. Österreich-Ungarn

veterinärpolizeilich ebenbürtig erscheinen zu lassen.

Es scheint fast, als habe die Dresdener Versammlung so

geschlossen: Österreich-Ungarn ist das und das zugestanden

worden, folglich ist das Zustandekommen ungefährlich! Folglich

kann es auch Frankreich, Belgien und Holland gegenüber ge

stattet werden!

Die praktische Erfahrung in der Bekämpfung der Vieh

seuchen lehrt, daß diese Argumentation falsch ist.

Es kann aber ohne weiteres zugegeben werden, daß die

billige Fleischversorgung des Inlandes und der Schutz der

heimischen Viehbestände in einem gewissen Gegensatz zu

einander stehen. Es ist auch durchaus verständlich, wenn die

Direktoren städtischer Schlachthöfe in erster Linie die billige

Fleischversorgung ihrer Städte im Auge haben, und daß sie

versuchen, den Schutz der heimischen Viehbestände hiermit in

Einklang zu bringen „so gut es geht“.

Der Behauptung aber, daß die Vorschläge der Dresdener

Versammlung veterinärpolizeilich unbedenklich seien, wird ein

verantwortlicher Veterinärbeamter wohl kaum zustimmen wollen.

‘ N Maul- und Klausnseuche-Fonds.

Das Abgeordnetenhaus faßte bei der zweiten Lesung des

landwirtschaftlichen Etats am 8. Februar d. J. bei dem Kapitel

„Tierärztliche Hochschulen und Veterinärwesen“ einen sehr be

merkenswerten Beschlnß.



7. März 1907. BERLINER TIERÄBZTLICHE wocmmscnnrrr. 161

In dem Etat sind wieder, wie bereits seit einer Reihe von

Jahren, 80000 M. für wissenschaftliche Erforschung von Tier

krankheiten und für Versuche zu deren Bekämpfung aus

gesetzt. Der Referent Abg. v. Arnim-Züsedom teilte nun mit,

daß in der Budgetkomrnission der Wunsch laut geworden wäre,

daß die einheitliche Verwendung der in den Staatshaushaltsetat

für diesen Zweck eingestellten Summen durch das landwirt

schaftliche Ministerium erfolgen möge.

Die Kommission hatte demgemäß eine Resolution gefaßt,

dahingehend, daß die im Etat des Kultusministeriums aus

geworfenen 30000 M. zur Erforschung der Maul- und Klauen

seuche dort gestrichen und der Fonds von 80000 M. um diese

30000M. erhöht werden solle. Nachdem diese Resolution durch

den Abg. Dr. Rewoldt warm befürwortet worden war, wurde

sie von dem Plenum des Abgeordnetenhauses angenommen. Ob

damit auch die Leitung der Versuche zur Erforschung der

Maul- und Klauenseuche in tierärztliche Hände gelegt wird,

steht noch dahin, doch läßt sich wohl annehmen, daß durch

die Zusammenlegung der Mittel, welche für die wissenschaftliche

Erforschung von Tierkrankheiten ausgesetzt sind, in die Hand

des Herrn Landwirtschaftsministers auch eine stärkere Be

teiligung tierärztlicher Forscher auch speziell bei den Arbeiten

über Maul- und Klauenseuche erfolgen wird.

Der Abg. Graf v. d. Groeben richtete an die Regierung

die Bitte, dem Prof. Dr. Löffler bei seinen Forschungsversuchen

jede denkbare Unterstützung angedeihen zu lassen.

Auch der Abg. Rewoldt sprach sich für Fortsetzung der

Löfflerschen Versuche aus. Hierauf erwiderte der Land

wirtschaftsminister folgendes: ‘

'=’”""’ ,;scrmx i’n‘rneinererstenErklärung habe«ioh-gesagt„ich

wünschte, daß diese Versuche des Herrn Professors Löffler

nur fortgeführt werden könnten, wenn es ohne Gefahr für die

Landwirtschaft möglich wäre. Damit habe ich eigentlich meiner

Stellung klar Ausdruck gegeben. Ich kann die Anfrage des

Herrn Grafen v. d. Gro eben einfach dahin beantworten, daß

die Genehmigung zur Fortführung der Versuche nur gegeben

werden wird, wenn ausreichende Kautelen gefunden

werden, um derartige Vorgänge, wie sie vorgefallen sind,

nach menschlichem Ermessen auszuschließen.“

Danach scheint eine Fortsetzung der Immunisierungsversuche

bei Maul- und Klauenseuche in der bisherigen Weise aus

geschlossen. ‘

’ ‘ Rotlnuf-lmpf-Entschädigung. -

Mein Artikel in Nr. 40 der B. T. W. 1906 betr. Entschädigung

nach Rotlaufimpfungen hat seine günstigen Wirkungen nicht

verfehlt. Die Farbwerke vorm. Meister, Lucius & Brüning

haben in ihre Entschädigungsbedingungen nunmehr folgenden

neuen Paragraphen aufgenommen:

Sollte der Antragsteller wünschen, daß die Untersuchung

von unparteiischer Seite vorgenommen wird, so sind die im

S 6 genannten Organe an ein staatliches tierhygienisches Institut

einzusenden. Wir erklären uns bereit, die von einem staat

lichen tierhygienis'chen Institute auf Grund einer bakterio

logischen Untersuchung gestellten Diagnosen anzuerkennen und

die dem Antragsteller aus der Untersuchung der Organe er

wachsenden Unkosten (mit Ausnahme der Kosten für Porto und

Verpackung) zu tragen.

Das‘ von demLeiter des betreffenden Instituts ausgestellte

Gutachten ist dem Entschädigungsantrage im Original beizufügen.“

 
Insoweit Nachprüfungen ' von ~ Rotlaufdiagnosen überhaupt

gutgeheißen werden, kann man sich mit, diesem Modus wohl

einverstanden erklären. -_ ’ Pr.

Veröffentlichungen aus den lahres-Vstierinär-Bwlchten der heämteien Tier

ärzte Preußens für das lahr19_04. ll. Teil.

Im letzten Vierteljahr des Kalenderjahres 1906 erschien der

von Veterinärrat Nevermann bearbeitete zweite ~Teil der vor

genannten Veröffentlichungen- Derselbe enthält ein zahlreiches

und interessantes Material. ' _ -

Der erste Abschnitt besteht aus Mitteilungen über Krank»

heiten, die nach dem Reichsviehseuchengesetz nicht angemeldet

zu werden brauchen. Es ist hierin ein umfangreiches kasuistisches

Material über Seuchen und seuchenartig auftretende Krankheiten,

über Vergiftungen und über‘allgemeine Ernähruhgsstörungen' und

sporadische Krankheiten enthalten. Dem Kapitel Druse ist ein

Gutachten der technischenDeputation für das Veterinärwesen

über die Zweckmäßigkeit der Einführung der Anzeigepflicht für

diese Krankheit in der Provinz Ostpreußen beigefügt. Auf

Grund dieses im bejahenden Sinne abgegebenen Gutachtens ist

denn auch in Ostpreußen die Anzeigepflicht für Druse eingeführt

werden. Eine daraufhin zur Bekämpfung der Druse erlassene

landespolizeiliche Anordnung ist dein Wortlaut nach wiedergegeben.

Der zweite Abschnitt der Veröffentlichungen behandelt das

Kapitel‘ „Fleischbeschau“. Dasselbe gibt einen interessanten und

lehrreichen Überblick über das, was bisher‘zur Ausführung des

Fleischbeschäüg'esetzes geschehen ist und wie sich die Be

stimmungen desselben und seine Ausführungsvorschriften bewährt

haben. Besonders wichtig ist auch die _Wiedergabe einiger

Verordnungen aus einzelnen Regierungsbezirken über verschiedene

Punkte, welche eine ‘allgemeine Regelung bisher nicht erfahren’

haben, so die Ausdehnung des Beschanzwanges_ auf Haus

schlachtnngein, über Beseitigung der Konfiskate u. a.

Der dritte Abschnitt ‘enthält zehn Obergutachten der tech

nischen Deputation für das Veterinärwesen. Die Veröfi‘entlichung

von Gutachten dieser Behörde rist eine sehr wertvolle Beigabe

und es bleibt nur‘zu wünschen, daß'dies auch in Zukunft ge

schieht. Es ist nicht einzusehen,‘ weshalb die Gutachten unserer

obersten wissenschaftlichen Instanz nicht ‚zu Nutz und Frommen

aller Tierärzte, die mit gerichtlichen Gutachten zu tun haben,‘

an das Tageslicht hervorgezogen werden sollen.:- ‘ -‚

Der vierte Abschnitt enthält’ eine Zusammenstellung der im

Jahre 1904 in Preußen erlassenen Verdrdnungian"übtär Veterinär

wesen usw., soweit sie am Schlusse des Berichtsjahres noch in

Kraft waren, und der fünfte Abschnitt die endgültigen Ergebnisse

der Viehzählung vom 1. Dezeinber 1904für Preußen, seine

Provinzen und Regierungsbezirke. ' ' ' ' ‘

Eine Besprechung einzelner Teile" des sehr reichhaltigen

Inhalts der Veröffentlichungen muß vorbehalten bleiben. -_Pr.' “

Naohwelsunu über den Stand der Tiefseuchen In Deutschland ' ‘

' am I5. Februar I907. "

Die Zahlen bedeuten die Kreise (Obermube'zirka) usw., elngalrlammert die Gem'si'ndcnl‘

Ro'tz.

Preußen: in den Reg-Bez. Köslin, Oppeln, Hannover je 11

(l), Stadtlrreis Berlin 1 (4). In den Reg—Bes. Potsdam, Liegnitz

je 3 (3), Marienwerder 4 (ö), Allenstein 6 (8). » ‚

Württemberg: Neckarkreis 1(1), Jagstkreis 1(1). Zusammen

28 Gemeinden (gegen 31 im verflossenen-‘Monat, davon'_auf Preußen

26 (21 im Januar). .

' Lirngeuheuche.

Frei.
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Schweineseuche und Schweinepest. Relchsuerlchtscntscheldung betr.: Eröffnung zu Protokoll.

-Lver_ fä ver__ In betrefl" der Frage: worin besteht eine „Eröffnung zu

„flehte ää ä Beachte Protokoll“ im Sinne des ä 12 des Reichsviehseuchengesetzes hat

Regierungs- ä Reg_ierllllgfl- Ilä das Reichsgericht, III. Strafsenat, unter den 28. Juni 1906 eine

bezu-k usw. ä ‚g ä ä bezlrk ‘"“V~ 'ää interessante und für die beamteten Tierärzte sehr wichtige Ent

,‘f;: g" <“ä. ,g g; scheidung gefällt.

_ _ Der ä 12 Abs. 2 des Viehseuchengesetzes schreibt vor, daß

Kölfigr‘seb‘zggeflf . . 13 31 10 :ää::;ä”i 2 2 der beamtete Tierarzt die getroffenen vorläufigen Anordnungen

Gumbilmen _ _ _ 6 9 3 Bayern: dem Besitzer der Tiere oder dessen Vertreter entweder zu

Allenstein . . . . 7 32 17 Oberbayern. . . . 11 1 20 Protokoll oder durch schriftliche Verfügung zu eröffnen habe.

Danzig . . . . . . 5 11 9 Niederbayern. . - 5 ‘ 8 Im vorliegenden Falle hatte ein Kreistierarzt bei der Feststellung

Mari_enwerder - ' 15 64 28 Pfalz ' ' ' ' ' ' ' 1 1 einer Seuchenkrankheit über die anzuordnenden Maßnahmen ein

gglgal'n‘ E) I; ;3 gg:gf:l;gfl' 7,) _4 Protokoll aufgenommen und n. a. auch darin erwähnt, daß der

Frankfurt _ ' ' _ _ 14 61 22 Mittelfranken. _ _ 1 2 Bes1tzer Schweine nicht verkaufen dürfe. Die m diesem Protokoll

Stettin _ _ _ ‚ „ 11 17 9 Unterfranken_ ‚_ 1 1 niedergelegten Anordnungen sind dem Besitzer nur mündlich

Köslin . . . . . . ~ 7 21 11 Schwaben. - - . . 4 5 und nur dem Sinne nach mitgeteilt worden. Eine Verlesung des

Stralsund - ' - - ‘ 4 10 11 Württemberg ‘ — — Protokolls hat nicht stattgefunden, auch ist es von dem Besitzer

3 nicht genehmigt und unterschrieben worden. Gegen die ge

Breslau _ _ _ _ _ _ 23 101 27 Hessen _ ‚ _ _ ' 10 20 trofl‘enen Anordnungen hatte nun der Besitzer verstoßen und

Liegnitz . . . . . . 18 91 32 Meckl.-Schwerin o 12 wurde wegen Vergehen gegen ä 328 Str- G- 13~ angeklagt

Oppeln . . . . . . 13 57 20 Meckl.-Strelitz . 3 4 Das Landgericht sprach den Angeklagten frei, weil es in dem

Magdeburg - - - - 12 38 26 Oldenburg - - ‘ 14 27 Verfahren des Kreistierarztes eine „Eröffnung zu Protokoll“ nicht

g:f‘::ft“ä 12 22 222222125222; i’ 22 erblicken konnte und weil auch eine schriftliche Eröffnung nicht

Schleswig 21 i 118 55 sachs__Altenburg 1 2 stattgefunden hatte. Das Landgericht verneinte somit das Vor

Hannover_ ‚ _ _ _ 34 33 52 Sachs‚_Kob_-got_ 1 2 handensein von Anordnungen einer zuständigen Behörde im

Hildesheim . . . . 11 | 19 26 Anhalt . . . . . . 3 9 Sinne des 5328 Str. G. B. Gegen das Urteil des Landgerichts

Lüneburg- - - ' - 10 29 19 Braunschweig 6 19 hatte der Staatsanwalt Revision eingelegt. Das Reichsgericht

ä:gi)riic'k' 1ä 32 :_ : erachtete diese Revision als begründet. Aus den Entscheidungs—

Aurich _ _ ' ' _ _ __ ___ _ Reuß ä‘ L__ _ _ . __ _ grnnden wird folgendes entnommen:

Münster . . . . . . 9 29 108 Reuß j. L. . . . . —' —— ‚ Eine von einem beamteten Tierarzt getrofl‘ene Anordnung

Minden - - - - - . 7 22 43 Sßhaumb--Lippe ‘y 4 kann nur dann als Grundlage für die Anwendbarkeit des ä 328

Amsberg ' ' ' ' ' 16 28 33 Lippe‘Detmold ' 6 14 Str. G. B. dienen, wenn die Formvorschrift des 5 12 Abs. 2

%vaizräa'd;n; Eä'ä‘ebcirg' : I Satz. 2 des Viehseuchengesetzes befolgt worden ist. Nur für die

Kobl'enz _ _ _ _ _ _ 7 24 23 Bremen _ _ _ _ _ 3 8 von der Ortspolizeibehörde unmittelbar erlassenen Anordnungen ist

Düsseldorf . . . . 14 70 163 Elsaß . . . . . . . 1 1 eine Form für ihre Bekanntmachungen vom Gesetze nicht vor

Köln - - - ‘ - ' - - 5 10 34 Lothringen 1 1 gesehen. Der Vorderrichter hat daher im vorliegenden Fall mit

Trier ' ' ' ' ' ' ' 8 19 17 Recht die Frage für entscheidend erachtet, ob in den festgestellten

Aachen ' ' ' ' ' ' 6 15 38 Vorgängen eine Eröffnung zu Protokoll“ im Sinne des Gesetzes

Maul- und Klauenseuche. ”
fi‘ Q gefunden werden kann, ob also die Anordnung des beamteten

Regierungsbezirk usw_ 5 0 —Fimla% Tierarztes, daß der Angeklagte Schweine nicht verkaufen dürfe,

bzw, Staat 3 -ä „g g -ä =, ä zu Protokoll eröffnet worden ist. Eine Eröffnung durch schrift

(*= neu verseucht) «ä € ä'ä 'ä liebe Verfügung steht hier gar nicht in Frage.

M Ü Ü c’ Ü Aus dem Gesetz ist nun nicht zu ersehen, welche Bedeutung

.‚Allenstein 1 1 1 + 1 + 1 + 1 es mit dem Begriff‘ der Eröffnung zu Protokoll hat verbunden

Stralsund 1 1 1 o 0 0 wissen wollen. Insbesondere ist eine Bestimmung dahin, daß

Posen 2 2 2 — 1 —— 1 — 1 die Eröffnung der Anordnung durch Verlesung des Protokolls

Breslau - ° ° ° _ 1 — 1 " 1 (oder durch eignes Lesen seitens der Beteiligten) geschehen

Amsberg 2 2 4 + 1 + 1 + 1 müsse und daß es zu genehmigen sei nicht getroffen. Hieraus

Düsseldorf. 0 0 o —- 1 - 1 -— 1 ’

Köln _ 1 1 1 Q o 0 folgt, daß eine positive Vorschrift nicht verletzt werden ist,

Trier 1 1 5 o .. 2 _ 9 wenn, wie dies hier der Fall war, die Verlesung des Protokolls

Aachen . ' 2 2 12 + 1 + 1 + 8 und dessen Genehmigung von Wort zu Wort nicht statt

Preußen zusammen 10 10 26 0 - 2 — 2 gefunden hat

Bayern: *Schwßben 1 1 1 + 1 + 1 + 1 Ein Protokoll dient im allgemeinen dazu, einen gewissen

württemt"e"_gmonaukr‘ 2 6 7 + 1 + 5 + 6 Vorgang urkundlich darzustellen. Bei der Frage, welcher Form

lIä?::ßn-I‚(ftlf:ll;l;ä1: 0 0 0 _ 1 _ 1 _ 1 die Herstellung eines Protokolls oder die Verlautbarung oder

Unter_Elsaß 4 10 13 + 1 + 1 + 33 die Eröffnung zu Protokoll bedarf, muß es daher darauf an

Ober-Elsaß. 2 4 18 o + 1 + 6 kommen, welchem Zwecke dasselbe dienen soll und welcher

Lothringen - 4 9 36 - 1 — 1 — 8 Art der zu beurkundende Vorgang ist. Diese Frage ist nicht

Zusammen 23 | 40 169 + 1 l + 4 i -|- 35 gleichmäßig zu beantworten, sondern je nach der Gestaltung
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der einzelnen Fälle, daher ist sie auch im Gesetz verschieden

artig geregelt.

In gewissen Fällen wird die Verlesung und Genehmigung

im Gesetz ausdrücklich vorgeschrieben, in anderen Fällen, wie

auch im ä 12 des Viehseuehengesetzes ist davon abgesehen.

Dieser Gegensatz beweist, daß das Gesetz eine verschieden

artige Behandlung eintreten lassen will. Das Wesen der Be

stimmung im ä 12 a. a. O. rechtfertigt die Auflassung, daß das

Erfordernis der Eröfl‘nung zu Protokoll erfüllt ist, wenn der

beamtete Tierarzt die zu befolgende Maßregel inhaltlich durch

das Protokoll selbst feststellt, und wenn er sodann in irgend

einer Weise, sei es auch nur mündlich, seine Anordnung als

solche dem Beteiligten bekannt macht, und wenn schließlich aus

dem Protokoll hervorgeht, daß jenes geschehen ist. Es soll

hierdurch durch den vom Tierarzt vorzunehmenden Akt mit

Gewißheit festgestellt werden, daß es sich um eine Anordnung

handelt, die gleich einer obrigkeitlichen Verordnung unbedingte

Befolgung erheischt und dazu unter dem Schutz der Straf

vorschrift stehen soll, dagegen nicht um eine unverbindliche

private Kundgebung des Tierarztes. Daher muß die Bekannt

machung einer tierärztlichen Anordnung nach der zwingenden

Formvorschrift geschehen, während für die Verordnung einer

Behörde eine solche Schutzwehr nicht vorgesehen ist. Dem

Gesetz ist aber genügt, we1m der Tierarzt so verfährt, wie

vorher vorausgesetzt werden ist.

 

 

Im übrigen hat der Tierarzt nicht etwa Erklärungen des

Besitzers, sondern seine eigenen Erklärungen festzustellen, deren

Verbindlichkeit nicht von der Genehmigung des Besitzers ab

hängt. Für letzteren, welcher hierbei nicht Mitwirkender,

sondern nur passiv Beteiligter ist, ist es daher auch von diesem

Gesichtspunkte aus unwesentlich, daß er von dem Inhalt Wort

für Wort Kenntnis erhält und so in die Lage versetzt wird, den

Inhalt zu genehmigen oder nicht zu genehmigen. Da der Tier

arzt im Falle des ä 12 die Stellung eines polizeilichen Hilfs

organes hat (E. R. G. vom 17. Februar 1885 und 8. Oktober 1885,

Bd. 12), stellt sich das von ihm aufzunehmende Protokoll nur

als eine Urkunde dar, in der er die von ihm selbst in seiner

Eigenschaft getroffenen Maßregeln und deren Eröfl”nung öffentlich

feststellt.

Nach dem Tatbestande hat im vorliegenden Falle der be

amtete Tierarzt diejenige Anordnung, welche der Angeklagte

verletzt haben soll, in das Protokoll aufgenommen und sie jenem

dem Sinne nach bekannt gemacht. Daß dies geschehen ist, lä.ßt

das Protokoll selbst erkennen. Ob das Protokoll vom Angeklagten

unterschrieben worden ist, ist hierbei unwesentlich. Die Er

fordernisse der Eröfl‘nung zu Protokoll sind demnach im vor

liegenden Falle erfüllt.

Der Vorderrichter hat den Begriff „Eröfl‘nung zu Protokoll“

verkannt. Daher mußte dessen Urteil aufgehoben werden.

Pr.

Fleischbeschau, Fleiseh- und Viehverkehr.

Redigiert von Rieck. -

Ergebnisse der Schlachtvieh- und Fleischbeschau im Deutschen Reiche (Preußen) für das Jahr 1905.

-—-„-In--vs‚-„_ »«‚.«‚wnw» 1vwlnvun: .-‚.‚...L-..
Äus_antnrgngestellt im Kaiserlichen Gesundheitsamteü

l. Fleischbeschau bei Schlachtungen Im Inlande.

Hohl

1. Beschaute Schlachttiere.
       

 

 
 

 

 

  

 

 

  

  

‚ ‚ Zahl der Tiere, an denen die Schlaehtvieh- und Fleisehbesehau vorgenommen wurde

_ 7 ' R. d y.~ 1 Pferde m ‘ [eh

:3 '= Jung‘ Kalb
‘ und "Inder zu‘ bis“ Schweine Schafe Ziegen Hunde

andere Ochsen Bullen Kühe über sammen 3 Monate

Einhufer 3 Monate (Sp. .s-e) alt

alt '

7 " 11' 2 3 1 4 - 5 6 | 7 s 9 10 l 11 12

l. R e i c h.

a) Ordnungsmäßige Schlach

tungen . . . . . . . 143 297 590 200 463 607 1 602 877 930 961 3 587 645 4 365 465 13 506 893 2 429 897 430 940 6 100

h) Schlachtungen, bei denen '

eine Beschau der Tiere im .

lebenden Zustande nicht ' l

stattfand . . . . . . 4 440 4 053 \ 2 425 56 490 11 479 74 447 28 613 62 499 6 071 4 130 151

c) Gesamtzahl der Sehlach- I l | ‘i ,

tungen . . . . 147 737 594 253 ‘ 466 032 \ 1 659 367‘1 942 440 3 662 092] 4 894 0781 13 569 392 2 435 9681 435 070 6 251

Il.Königreich Preußen. I 1 5 ‘

a) Ordnungsmäßige Schlach- , = 1 ‘

taugen . . . . . . . 95 251 ‘\ 304 495 290 267 977 805 447 730 2 020 297 2 261 541 7 983 010 1 633 819 155 795 1 551

b) Schlachtungen, bei denen

eine Beschau der Tiere im

lebenden Zustande nicht

stattfand . . . . . . 2 243 2 653 1 779 34 506 5 579 44 517 17 565, 44 989 3 687 2 129 17

c) Gesamtzahl der Schlach- ‘ . ltungen . . . . . 97 494 1 307 148 292 046 1 012 811 459 309 2 064 814, 2 279 106[ 8 027 9991 1 697 506 157 924 1 568

2. Beanstandungen.

I. Untauglieh der ganze l 1

Tierkörper '\ \

a Reich . . 1 510 l 681 726 29 440 3 661 35 508 .14 421 15 905 2 814 1 181 51

b% Preußen . 939 1 175 521 14 756 1 628 18 080 9 354 9 519‘ 1 474 389 9

II. Untauglieh der ganze Tier- l t

körper ausgenommen Fett . | ' ~

a) Reic . . . . . . . . —— 61 57 1 611, 251 1 980 142 8 469 14 5 —

b) Preußen . . -— 25 25 2651 68 383 12 ‘1 927 8 - ——
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2. Beanstandungen (Fortsetzung).

W V mvvg V | m Ü 7 7 _ Rindvieh in N7 —_

Staate Pferde .—— * —

n Jnng- ‚- .

. I\2illund und , ‚ finde!‘ zu‘ biä,er Schweinci Schafe Ziegen Blinde

‚ andere Ochsen ‘ Bullen I\ühc über sammen 3 M t i
Landesteile _ 1 3 M0- (Sp. 20 91m‘ e l

Einhufer nate n,t bis 26) a t .

1 2 3 4 5 ‘ 6 7 s 9 10 11 12

III. Untauglich nur die ver

änderten Teile im übrigen

nicht beanstandeter Tiere

a Reich . . . . 12 986 160 530 101 270 618 156 89 966 964 922 49 949 13 293 441 511 1 304 014 868

b Preußen . . . . 7 741 102 032 , 67 109 409 774 54 674 633 589 27 635 6 407 267 534 914 142 63

IV. Bedingt tauglich

a Reich . . . . . . . — 1 860 “"'-'/» 1 603 ’“"/i 6 855””11 2 899 ““‘k 12 717 "°% 960 ‘"/7 82 711'°"".’7 124 '"'/1 20 “Pi —

b Preußen . . . . . . . — l 156 ‘“/4 1 065 "“1'4 4 079"“h' 11 506 ‘"l‘7 7 806 “"7'1 482 "‘*"/7 21 630 W“i'7 56"°1’7 5 ‘Ii —

V. Im Nahrun s- und Genuß- y

wert erheblic herabgesetzt

a) Reich . . . . . . — 6684 "“1’1‘3603 '*"“/«|64619““"/. 9509“"/784065“’"/7 19 521"’“’.ü,42 067"‘“7’1 4098 “"7'1 1859 "/1 —

b) Preußen . — 3473 ““"h 2076 “0,28710 ’“”/il 4 164'°“’/.!38 423'°“% 10 386 °°“.ü‚21 271“””f1‚1 2 705 "°“h 536 ‘h, —

3. S,chlachttiere, von denen Körperteile unschädlich beseitigt wurden.
   

 

 

  

 

 

 

 
   

 

 

 

_ Von den unter 2. Beanstandungen III, IV u. V aufgeführten Schlachttieren sind die in

Bezeichnung Spalte 1 genannten Körperteile unschädlich beseitigt worden bei

der Pferden und Rindern | Kälbern ‘ _

Körperteile anderen ,' über bis I Schweinen Schafen Ziegen

Einhnfern 1 3 Monate alt i

1 2 l 3 ‘ 4 l 5 5 ' 7

Deutsches Reich.

Köpfe . 296 10 135 484 3 441 1 645 243

Zungen 39 8 276 237 1 632 134 45

Lungen 5 696 732 336 27 059 864 959 263 637 6 203

Lebern 3 648 226 210 15 003 291 720 147 365 5 282

Därme . . . . . 507 80 421 8 028 121 204 1 186 610

Sonstige einzelne Organe 1 683 146 410 20 665 151 972 6 602 1 647

Sämtliche Baucheingeweide . 458 66 719 7 383 62 954 1 761 459

Außerdem:

Teile des Muskelfleisches.(kg). . 36255 433101 ‚ 11 721 149 343 . 3.650 . . ‚. ‚ . 761.... ...‚

Preußen.

Köpfe . 193 6 258 350 2 311 1 260 49

Zungen 24 5 099 175 1 081 78 10

Lungen . 3 593 477 646 16 283 607 234 159 256 2 941

Lebern 1 953 150 890 7 485 191 207 90 980 3 131

Därme . . . . . 184 47 566 4 216 71 590 704 137

Sonstige einzelne Organe 827 81 852 10 188 78 860 3 840 437

Sämtliche Baucheingeweide . 168 37 902 3 247 37 847 1 242 146

Außerdem:

Teile des Muskelfleisches (kg) . 23 361 229 012 6 294 90 077 2 314 192

4. Vergleichung der Gesamtergebnisse im Jahre 1905 gegenüber dem Jahre 1904.

P f d d R ' d K ä I b -8114161'Z"E1?111“111L klibefry 5101011711‘; alt bis 3 Mannen: alt S c h W e l n e s c h n fe i‘f2L _l

“ r‘ 1005 1905 1005 1005 1905 1905

d e ,. E ,. m , , , l „ n g e n mehr (+) mehr (+) mehr (+) mehr (+) mehr (+) mehr (+)

7 yy_w:_mgcrfi(fif—)y v 7 Weniger (—) Weniger (-—) weniger (-) weniger (—) weniger (—)

Stück l 0/„ Stück °,’„ sank 1 % Stück 0/„ Stück 0/„ Stück %
T A " 2 '"7 s -i 5 e ‘ 7 s 9 ' ‘10 11 12 ‚ 13

1. Schlachttlere, an denen die Beschan vor

genommen wurde . . . . . . . . . 24 069 20,34 + 333 189 10,01 + 106 587 2,49 —1 496 724 — 9,93 + 167 229 7,37 11 308 2,67

2. Ordnungsrnäßige Schlachtnngen . . . . 24 529 20,65 + 3205I6 ‘ 9,81 + 104 659 2,46 —1480042 —— 9,88 + 167 413 7,40 10 275 2,44

3. Schlachtungen, bei denen eine Beachau

der Tiere im lebenden Zustande nicht ,

stattgefunden hat . . . . . . . . . + 440 11,00 + 12 673 20,52 + l 928 7 23 — 16 082 —- 21,07 —- 184 — 2,94 + 1 038 33 35

-i. Beurteilung des Fleisches der beanstan

deten Tiarkörper: „

a) Untauglich der ganze 'I‘ierkörper . . + 177 13,2s + 5291 10,22 + 075 7,25 — 1102 - 0,05 + es s,77 H 52 — 4‚-2

b) Untauglich der ganze Tierkörper, aus

genommen Fett . . . . . . . . . — —- -|- 13 0,66 + 40 52,69 -—- 368 — 9,59 + 0 -|- 0 1 ——10‚00

e) Untauglich nur die. veränderten Teile _ —

im übrigen nicht beanstandeten‘ Tiere + 2 351 22,11 + 97 857 11,29 + 6 744 15,61 + 148 979 12,90 + 55 697 14,44 + 322 2,48

d) Bedingt tauglich:

'I‘lerkörper . . . . . . . . . . —« — + 109 1 59 + 34 3,79 + 222 o,es + 33 36.26 — 2 '- 9.09

Fleischviertel . . . . . . . . . — — + s 310 73,17 + 304 31,50 + 4 000 60,40 + 07 1:1,s9 + 1 10,00

e) Im Nahrung» u. (ienußweri. erheblich

herabgesetzt:

Tierkörper . . . . . . . . . ‚ -— — + 13 323 18,83 I 2 811 16,82 + 2 003 5,00 i 72 1.79 + 109 8,72

Fielschviertel . . . . . . . . . — — + nass 90,30 072 111,71 + 10 488 98,96 150 30,40 -— 1 - 5,50

5. Schlachttiere, von denen die nachbe

nannten Körperteile unschädlich beseitigt

wurden:

1. Köpfe . . . . . . . . . . . . . + es 27,04 i 1 492 . 17,20 — 21 — 4.10 — 535 — 13,40 —— 50 — 11,29 + 00 s7,29

2. Zungen . . . . . . . . . . . . — 10 -20,09 1770 ~ 27,21 — 14 — 5,50 — 740 -31,s7 — 101 —43,70 5 12,50

3. Lungen . . . . . . . . . . . . + 1 225 27,40 + 107 422 ‘ 17.19 + 4 025 17,47 ;t 130 158 18,68 i 39 560 17,85 I 1 028 19,06

4.. Lebern . . . . . . . . . . . . + 181 5,22 -— 0 148 ‘a 2,05 + 1 120 8,11 0 025 2,11 4 302 0,01 + 141 2.74

5. Dlrme . . . . . . . . . . . . + 120 33,07 + 2455 l 0,15 sso 12,31 + 11 772 10,70 — 419 -25,11 + 41 7.21

6. Sonnige einzelne Organe - . - . ‚ + 336 24,94 —— 3 373 -—- 225 I 936 4,74 — 58241 -— 3,69 227 3,56 -— 112 -— 6,37

7. Sillfllichfl Baucheillß€“'flidti . . . . + 72 18,65 + 13 172 24,60 1 305 21,47 + 4 538 7,77 36 2,09 + 32 7,49

s. Teile des Muskeltislsches (kg) . . . + s 998 173,01 + 100 155 42,05 I 2 soe , 32,32 + 42 656 39,00 1 58 1,01 + 270 54,99
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5. Verhältnisberechntrugen.

7 / Schlafc&ngen 4 4 „ V fBfieu_rteflyufnfg des Fleisches der gescblnchtclen Tiere

Als gcnuß- f_f __ 7 7 Beanstandungen

Ordnungs- 1\'0i- "'“Ülich ' \ ummlßlich" B J, t Im Nahrungs- u.

, _ hue Ein- Uniau liche anze e ‘"3 Genußwcrt

’lierguttungcn 1, 0 8 1 8 _
mäßige schlac taugen xchrhkung ganze Tierkömer' Zliiglicll i herh::blich

Schlacbtun en usw. ‘ i era gesetzt
3 erklärte Tierkörper ausgen. l erkune Tierkörpß„ und

i Tierkörper') Fett | Fleischviertel

7 W W V HA_ kamenfatfijye_100 Schlucghtungen von den der Roschau unterworfenen Tieren überhaupt

1 2 .‘ :1 4 5 i e 7 s

1

Pferde und andere Einhul'cr . . . . . . . : g'gä i _ _ __

Y )- l‘ 1 ‚—‘ — _

_ _ 1905 9032 ocs 00.15 l o,ss 001 030 120
Olhs\‚n . . . . . . . . . . . . . . . . : 1904 99,36 0:64 m,yfl 0Y29 0:01 0:37 1112

\ 1905 99,48 0,52 98,01 0,16 001 038 084

Bullen . . . . . . . . . . . . . . . . ' 190, 99,50 0,50 98'57 oyw 0:04 0:40 0:1,“)

Km") ’ 1905 96,60 3,-10 113,61 1.77 0,10 0,49 4,021
‘ ' - ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ‘ ' ' I 1901 00,00 5,10 9:1,0s | 1,70 0,10 0,52 3,04

_ _ Ä \ 1905 98,78 1 22 98,21’) ‘ 0.119 005 0 28 1 05Jungrindu' übel 3 Monate alt . . . . . . . l 190‘ 98,89 1:11 98„3 | er.“ 0:03 4 0:23 0:94

. \ 1905 97,97 203 9618 0,97 005 0,40 340
R111der überhaupt . . . . . . . ‚ . . . . ' 190.‘ 98„~, 1:86 96:38 } 0,97 0:06 o,“ 27'“,

‚.. . \ 1905 99,35 005 99,19 033 0003 003 045

halber bis 3 Monate alt . . . . . . . . . ' um‘ 99,38 0:62 99,28 0:3, 01002 0:02 0:39

., . ‚ . \ 1905 99.54 0 40 99.21 J 0 12 0,03 0 26 0 35bib\\ eine . . . . . . . . . . . . . . . ' 1904 99,47 0:53 99.35 , 0:“ „103 0:23 0:28

s , , \ 1005 09,75 0.25 99,72 g 0.09 i 0,001 0,01 0,1s

‘ ““ ° - - - ' ' ' ' ' ' ' ‘ ' ‘ ' ' ' 0 1001 09,72 0,23 09,71 ‚ 0,10 . 0,001 0,01 0,18

„. _ \ 1905 99,05 0,93 99,41 0,27 0,002 0,01 0,31

‚leg: n . . . . . . . . . . . ‚ . . . . , ,9(„ 99,27 o,7s 09,40 0,29 - 0,01.: 0,01 0,30

u d \ 1905 97,58 2,-12 99.13 , 0,85! i — *< —
un e . . . . . . . . . . ‚ . . . . . . wo, 97,83 2'" 98,93 [ 1,07 l ___ __

 

 

II. Flelschbeschau bei dem In das Zolliuland eingeführten Fleische.

 

l) Einschließlich derjenigen genuiltuugiivhen 'l‘lerkürper, von denen einzelne veränderte Teile unschädlich beseitigt worden sind.

  
 

 

 

 

Einfuhr- Davon Einfuhr- ‘ Davon Einfuhr. i Duo“

mengen beanstandet mengen beanstandet , mengen beanstandet

überhaupt in i überhaupt l in ‘ ] überhaupt in

du du [ Proz ‘ dz (lz ' Proz. i , d: d1. IProz.

1 2 1 s , 1 i 2 i 5 1 ; 1 s s

l I ‘ ‘ ‘ l - l

1. Frisches Fleisch in ‘ | 2. Zubercitctes l“i\'ls('ll. | ‘ 3. Zubersitcte Fette.

Tierkörpern. ' Rindfleisch einschließl. I Schweinescbmnlz . . . 1 224 081,12 1 488,42 l 0 12

Rindfleisch einschließl. | Kalbfleisch . . . . 77 126.59 i 1 188,55 1,54 Oleomnrgnrine . . . . 240 179.65 942,11 ‘ 0,39

Kalbfleisch . ‚ . . 209 459 67 ‘ 1 361,12 0,65 Scbweineschinken 18 909.45 ‘ 6I6‚83 4.63 Margarine . . . . . 1 532,09 69,74 5,90

Schweinefleisch . 106 309,42 990 44 0 93 Speck . . . . . . . 78 362,08 203,85 0,26 Kunstspelsefette . . . 15 796,70 352,67 2,28

Sonstigen Fleisch. . . ‘327,60 29,34 i 0.68 Son‚tlges Scbweinc- . ‘ Sonstigqs Fett warm- ~ » . . »=

Außerdem . . . , 1)1 759.7s , l) 0.55 i tieisch . . . . . . 50 230,79 7 696,0‘! 1:1.00 ~ blütiger Tiere . . . 195 o7s.ss 5 708,39 aus

_ _ i Sonstiges Fleisch . . . 17-1,18| 1.47 Il,.‘\'<l ‚ ‚ ‘ , ‚ ‚

Zusammen 1900 320 096,89 ‘ 4 110,08 i 1 29 . | ‘ Zusammen 1905 1 676 661,94 , 8 .';:1I 311 ‘ 0,51

1904 182 601,80 2 226,30 1,22 & Zusammen 1905 225 203.09 1 9 706,77 ‘1,31 1904 1 365 2412,18 ‘ 7 721,12 0,57

i | l 1904 100 726,98 i s 2113,05 1 2,211 |
1 |

 

Deutschlands Vleh- und Flelschelnfuhr Im lehre I906.

Nach den monatlichen Nachweisen über den auswärtigen Handel

des deutschen Zollgcbietes wurden eingeführt:

 

 

1906 1905 1904 1903

Stück Stück Stück Stück

Kühe . . . . 99117 128 320 108 406 121060

Bullen 9 273 9 663 9 508 9 696

Ochsen . . 63 032 74 605 92 263 90 737

Jungvieh, weiblich,

1‘/.,—2'/., Jahr .

Jungvieh, männlich, 88 315 107 970 95 837 105 794

1 ‘/,—2'/, Jahr .

Jungvieh bis 1‘/, Jahr

Kälber bis 6 Wochen . 11 562 16 061 15 865 25 496

Rindvieh insgesamt 276299 336619 321879 352783

Schafe . 11 827 2 776 1 564 1 702

Schweine 105 588 69 863 68 983 79 511

dz dz dz dz

Rindfleisch, frisch 193 795 198 692 138 839 106 477

„ zubereitet 88 142 70 490 40 113 44 563

Schweinefleisch, frisch 138 969 129 549 49 054 83 574

„ zubereitet 37 802 34 917 23 387 35 928

Schinken 15 707 12 681 9 749 14 370

Speck . 87 543 93 742 24 694 49 727

Hammelfieisch . 2 844 2 971 1 718 1 538

Anderes Fleisch . 153 586 568 601

Fleisch insgesamt. 564955 543628 288122 336778

Schmalz . 1 231 152 1 156 077 926 424 829 737

Oieomargarine 285 142 238 626 255 099 246 958

Rindertalg . 303 072 266 705 232 885 243 307

Dünne 277 153 259 433 246 438 236 401

l) Gewicht der beseitigten veränderten Teile im übrigen nicht bcanstnndetsr Tierkörper.

Die Tabelle ergibt, daß die Einfuhr von Rindern um 17,9 Proz.

zurückgegangen ist, während diejenige von Schafen um mehr als

das Vierfache und diejenige von Schweinen um 51 Proz. zu

genommen hat. Der erhebliche Aufschwung in der Schafeinfuhr

ist die Folge der Aufhebung des Einfuhrverbotes aus Österreich.

Die Schafeinfuhr ist infolge der Erhöhung des russischen Kontingentes

gestiegen. Auffallend ist, daß die Schafeinfuhr steigen konnte

trotz des erheblichen Rückganges der Schafausfuhr, wodurch die

Zufuhr zum Inlandsfleischmarkte an sich wesentlich erhöht wurde.

Die Schafausfuhr betrug in den Jahren 1903, 1904, 1905 und 1906

129 937, 115 419, 98478 bzw. 46482 Stück. Tatsächlich hat ja

auch im letzten Jahre eine Zunahme der Schafschlachtungen statt

gefunden, wenn sie auch nicht so erheblich waren, um einen Rück

gang der Preise zu erzwingen.

Der Rückgang in der Rinderzufuhr war nicht gleichmäßig bei

den einzelnen Schlachtgattungen. Er war am stärksten bei Kälbern

mit 28 Proz., dann folgten die Kühe mit 22,7 Proz., das Jungvich

mit 18,2 Proz., Ochsen mit 15,5 Proz. und Bullen mit 4,0 Proz.

Die Fleischeinfuhr hat im Berichtsjahrc allgemein zugenommen

und zwar um 3,9 Proz. der vorjährigen Mengen. Bei den einzelnen

Fleischarten war die Zunahme sehr verschieden, sie stieg bei zu

bereitetem Rindfleisch um 25 Proz., bei frischem Schweinefleisch

um 7,‘.2 Proz., zubereitetem Schweinefleisch um 8,2 Proz., Schinken

um 23,8 Proz. Abgenommen hat die Einfuhr bei frischem Rind

fleisch um 2,4 Proz., Speck um 6,6 Proz., liammelfleisch um

4,3 Proz. und bei anderen F‘leischarten um 73,9 Proz. in letzterem

Falle handelt es sich nur um verhältnismäßig geringe Mengen.

Auch die Einfuhr von Fetten ist gestiegen, bei Schmalz um

6,5 Proz., Oieomargarine um 19,6 Proz., Rindertalg um 13,4 Proz.

Die Mehrzufuhr an Dämon betrug 6,8 Proz. des Vorjahres.
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Aus diesen Zahlen sind aber keine Rückschlüsse auf die

Wirkung des am 1. März in Kraft getretenen neuen Zolltarifes zu

ziehen. Für diesen Zweck kommen nur die letzten zehn Monate

der einzelnen Jahre in Betracht. Die nachstehende Tabelle ge

stattet einen Vergleich der Zeit vom 1. März bis 31. Dezember 1906

mit der entsprechenden Zeit der Vorjahre.

 

 

1906 1905 1904 1903

Stück Stück Stück Stück

Kühe . 71 466 111 332 93 902 104 275

Bullen 7 344 8 005 8 069 8 167

Ochsen . . . 49 412 61 025 76 626 78 190

Jungvieh bis 2‘/‚ Jahr 63 146 91 689 81 706 91 101

Kälber bis 6 Wochen . 8 541 13 991 13 471 21 361

Rindvieh insgesamt . 199909 286042 273774 303094

Schafe 11 723 2 747 1 540 1 699

Schweine 88 764 57 930 57 299 64 691

dz dz dz dz

Rindfleisch, frisch 135 463 167 328 118 889 82 007

„ zubereitet . 29 342 61 805 31 490 36 375

Schweinefleisch, frisch 72 189 120 830 38 426 58 376

„ zubereitet 23 728 30 036 19 278 24 371

Schinken . . . . . 8 329 10 370 7 650 10 628

Speck . 24 459 89 229 20 690 38 231

Ilammelfleisch . . 2 385 2 774 1 459 1 356

Anderes Fleisch . . . . 106 557 539 506

Fleisch insgesamt . 296001 482929 238421 251850

Schmalz . 902 400 1 008 351 774 409 679 879

Oleomargarine 247 359 211 427 227 355 220 164

Rindertalg . 226 156 242 301 201 805 207 477

Därme 226 716 217 797 210 368 196 744

Diese Zusammenstellung gibt ein ganz anderes Bild von den

Einfuhrverhältnissen als bei Vergleichung der Kalenderjahre.

Zunächst ist festzustellen, daß seit Einführung des neuen Zoll

tarifes die Einfuhr der Rinder um 30,1 Proz. abgenommen

hat, gegen nur 17,9 Proz. bei Berücksichtigung des Kalenderjahres.

Während bei der Berechnung der Fleis'cheinfuhr für das

Jahr 1906 dieselbe um 3,9 Proz. der vorjährigen Menge zugenommen

hat, hat sie bei Vergleich der letzten zehn Monate der Jahre 1906

und 1905 um 38,7 Proz. abgenommen. An der Abnahme sind

alle zur Einfuhr zugelassenen Fleischarten ‘ beteiligt. Auch die

Fetteinfuhr hat abgenommen mit Ausnahme der Oleomargarine.

Därme haben gleichfalls eine Zunahme erfahren.

Ein klares Bild über die Gestaltung der Einfuhrvcrhältnisse

unter dem neuen Zolltarif dürfte die nachstehende Zusammenstellung

eben:
g Zu- oder Abnahme der Einfuhr (in Prozenten)

f a. b.

im Jahre 1906, ver- vom 1. März bis ult.

 

glichen mit dem Dezember 1906, ver

Jahre 1905 glichen mit derselben

Zeit des Jahres 1905

Kühe —— 22,7 —- 35,8

Bullen . — 4,0 — 8,2

Ochsen . . . . . _—- 15,5 - 19,0

Jungvieh (bis 2‚'4 Jahr) ‘ —- 18,2 —- 31,1

Kälber (bis 6 Wochen) — 28,0 -- 38,9

Rinder insgesamt ——17,9 ——30,1

Rindfleisch, frisch . — 2,4 —— 19,0

„ zuber. . + 25,5 — 52,5

Schweinefleisch, frisch + 7,2 —40,2

„ zuber. + 8,2 -— 21,0

Schinken . + 23,8 — 19,6

Speck . — 6,6 — 72,5

Hammelfleisch . — 4,3 — 14,0

Anderes Fleisch — 73,9 — 80,9

Fleisch insgesamt + 3‚9 —38‚7

Schmalz + 6,5 —— 10,5

Oleomargarine . + 19,6 + 16,9

Rindertalg . . . + 13,4 — 6,6

Därme . + 6,8 + 4,0

 

Die Rückwirkung der neuen Zollsätze auf lebendes Vieh ist

ohne weiteres ersichtlich, da die kurzen Abschlachtungsfristen eine

Aufstapelung nicht zulassen. Ähnlich liegen die Verhältnisse für

die Einfuhr frischen Fleisches. Ob sich die Einfuhrverhältnisse

wieder günstiger gestalten werden, wenn sich die Viehpreise im In

und Auslande wieder konsolidiert haben, muß abgewartet werden.

Noch schwerer zu übersehen ist die künftige Gestaltung der

Fleischeinfuhr. Ersichtlich sind große Vorräte konservierten Fleisches

im Anfang des Jahres angehäuft worden, von denen noch immer

Bestand vorhanden ist. Besonders schwer scheint die Speckeinfuhr

durch die Erhöhung des Zolles von 20 M. auf 36 M. betroffen

zu sein.

Unter den im Jahre 1906 obwaltenden abnormen Verhältnissen

auf dem internationalen Vieh- und Fleischmarkte hat der neue Zoll—

tarif sicherlich eine die Zufuhr hemmende Wirkung gezeigt. Die

Zukunft erst wird lehren, wie weit sich die an ihn geknüpftcn

Hoffnungen oder Befürchtungen verwirklichen. Rieck.

Dürfen Kreis- oder Departementstlerürzte bei Revisionen der Fleischerei

betrisbs in Städten ohne 'ötfentllches Schlachthaus Gebühren erheben?

Die Fleischerinnung zu Merseburg hatte bei dem Bezirksaus

schusse zu Merseburg Klage gegen den Regierungspräsidenten er

hoben gegen die Zahlung von Gebühren an den beamteten Tierarzt

für Revision des Schlachthauses. Ende Dezember hat der Bezirks

ausschuß die Klage aus formellen Gründen abgewiesen. Der Bezirks

aussehuß ist der Meinung, daß diese Klage nicht gegen den Re

gierungspräsidenten hätte erhoben werden dürfen, sondern daß in

dieser Angelegenheit Beschwerde bei dem Oherpräsidenten geführt

werden mußte, gegen dessen Bescheid ev. das Oberverwaltungs—

gericht zuständig sei.

Die Innung hat nunmehr die Beschwerde bei dem Ober

prltsidenten in Magdeburg eingereicht und darin ausgeführt, daß

nach dem in Betracht kommenden 5 17 des Reichsviehseuchen

gesetztes und ää 7, 23 und 24 des preußischen Gesetzes zur Aus

führung des genannten Gesetzes kein Anlaß für die Handhabung

der Gebührenerhelmng gegeben sei. Letztgenannter Paragraph legt.

die Kosten der Überwachung der Viehmätrkte, zusammengebraehter

Viehbestände usw. den Unternehmern auf. In diesem Paragraph

seien die privaten Schlachthäuser nicht genannt. 5 23 sage da

gegen ausdrücklich, daß die besonderen Kosten, die durch die auf

Veranlassung der Polizeibehörde ausgeführten tierilrztlichen Amts

verrichtungen erwachsen, aus der‘ Staatskasse zu bestreiten seien.

Über den Ausgang der Angelegenheit wird später berichtet

werden.

Ausdehnung der Flelschheschau auf die Privntschlachtunnen In den

Berliner Vororten. ~

Nach einer Mitteilung der Rundschau auf‘ dem Gebiete der ge

samten Fleischbeschau haben die Landwirte der Kreise Teltow und

Niederbarnim auf‘ Veranlassung des Regiemngspräsidentcn zu Potsdam

eine wichtige Verfügung erlassen, in der es heißt: „Es ist in der

letzten Zeit wiederholt festgestellt werden, daß in den großen und

kleinen Schweinemästereien, die sich in den Vororten Berlins in

großer Zahl befinden, unter der Bezeichnung „Privatschlachtung“

kranke, meist an Schweineseuche oder Rotlauf leidende Schweine

geschlachtet wurden, die dann heimlich durch Zwischenhändler in

kleinen Berliner Verkaufsläden, Kellergeschäften oder Gastwirt

schaften abgesetzt und verwertet wurden. In gleicher Weise werden

in größeren Vororten kranke Kühe ‘von den Molkereibesitzern ge

schlachtet und ohne Untersuchung in den Verkehr gebracht. Dieses

Verfahren erschwert die Kontrolle im Fleischverkehr sehr, denn

wenn die 'I‘ierkörpcr von den Zwischenhändlern und sog. Haus

schliichtern in kleinere Stücke geteilt und die Eingeweide beseitigt

sind, so läßt sich weder die unterbliebene Untersuchung noch die

Krankheit feststellen. Aus diesen Gründen erscheint die Ausdehnung

der Fleischbeschau auf die Privatschlachtungen für alle größeren

Vororte, in denen sich Viehmästercien befinden, erforderlich.“

Die Vororte sollen daher zum 1. Februar folgende Polizei

verordnung erlassen: „Rindvieh, Schafe, Schweine, Ziegen, Pferde

und Hunde unterliegen vor und nach der Schlachtung einer amtlichen

Untersuchung auch dann, wenn das Fleisch der Tiere ausschließlich

im eigenen Haushalt der Besitzer verwendet werden soll.“
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Sohlachtvieh- und Flelschbeschsu In Deutschland Im IV. Quartal 1906.

Zusammengestellt im Kaiserlichen Statistischen Amt. (Vgl. B. T. \\'. 1906, S 960)

A 7 7 7 7 i 7 Zahl der LIjerfe,fanfdenenfdie Schlachtvieh- und Fleischbescl?u vorgenommen wurde

‚ 1 '7"";“'7_Ä7 ’f'"‘*‘*" ""Ä""’

g t a a t e n Pferde I Jung- Kälber

und und rinder ‘ ‚ ’ '
Ochsen Bullen Kühe lllS Schweine Schafe Zie en Hunde

Landesteile ‘ändere über g

Emhufe“ 3 Monate alt

Provinz Ostpreußen . . . . . 590 1 361 ’ l 752 7 200 1 5 332 ‘ 9 800 88 561 26 341 ‘ 1 916 N

,. Westpreußcn 355 302 2 215 111150 | 3 945 ‘ 11040 10110 12 114 3 2111 _

3111.11 Berlin . . . . . . . . 3 100 111 301 1 10 212 4 492 1 11 002 311 139 259 311 105 030 1 00 .—

I’rovinz Brandenburg 3 270 5 174 1 9 038 28 745 10 175 40 800 199 427 22 767 2 833 58

„ Pommern . . . . . . 935 325 ~ 3 133 1 910 1 2 032 1 13 209 so 211 21 333 | 913 ‚.

„ Posen . . . . . . 232 005 1 1 132 e 141 1 5 255 13 904 90 414 11 341 19 301 ._

„ Schlesien . . . . . . 4 053 3 314 11 200 29 125 1 10 053 1 15 010 349 019 13 511 l 9 391 3111

„ Sachsen ‚ . ~_ . . . 3 291 2 5011 1 5 093 ‚ 11 959 ‘ 1 394 321113 153 923 21 909 4 153 913

„ Schleswig-“01219111 . . 1 131 0 151 1 213 10 155 1 015 1 21 424 95 530 11 919 1 243 3

‚. Hannover . . . . . . 2 159 5 905 1 5 011 , 13 010 1 1 219 24 432 103 912 Ä 43140 1 333 «

„ “Westfalen . . . . . . 3 113 4 010 4 911 , 31 152 s 196 91 314 204 2110 s 442 s 514 —

„ Hessen-Nassau . . . . 1 052 9 154 1 1 120 10 141 1 12 019 911 322 212 011 20 409 l 5 0111 H

„ Rheinland . . . . . . 5 090 22 093 1 0 245 1 01 904 1 22 032 15 419 951 318 39 023 | 11 31111 19

Hohenzollern . . . . . . . . — 11 1 11 303 1 4111 sos 2 010 15 49 1 —

Preußen 30 393 1 so 906 ' 05 132 244 035 118 512 1 435 215 2 429 194 368 135 63 964 1 481

Bayern 3 834 1 29 197 1 11 129 47 338 35 451 1 153 526 421 619 51 600 8 384 152

Sachsen 4 213 1 8 391 , 8 985 1 34 930 4 832 92 936 316 741 58 743 42 633 1 443

Württemberg 695 ‚ 4 813 1 3 206 1 13 323 21 632 44 078 117 400 11 085 3 054 . 28

Baden . . . . . . . . 713 1 7 036 1 2 221 11629 19 256 41412 110 809 5 819 3188 —

Hessen . . .7 . . . . . . . 688 ‘ 5 226 i 493 9 162 9 367 ‘ 15 980 83 861 4 975 5 843 —

Mecklenburg-Schwerin . . 669 l 207 . 1 040 4 896 1 433 19 066 38 920 7 874 429 2

Sachsen-Weimar . 199 l 388 1 233 2 359 l 1 435 5 246 22 575 3 996 1 326 —

Mecklenburg-Strelitz . 156 , 26 [ 50 485 1 158 1 2 332 6 504 848 46 ——

Oldenburg . . . . 144 701 184 1 745 . 1 493 ‘ 2 597 30 374 3 347 231 —

Braunschweig 158 1 308 1 2 008 1 619 1 2 284 5 729 94 007 6 141 204 1

Sachsen-Meiningen 128 , 316 1 161 1 573 ‘ 1 183 1~ 2 459 12 600 2 001 366 1

Sachsen-Altenburg . 121 . 64 278 1 2 458 439 , 3 214 14 994 1 423 480 3

Sachsen-Koburg-Gotha . 145 315 l 137 2 133 1 1 079 _ 3 045 36 411 3 946 6 585 19

Anhalt . . . . . . . . . 539 254 1 665 1 1 462 , 611 , 3 316 23 637 2 813 539 186

Schwarzburg-Sondershausen . 12 38 44 1 031 287 1 434 12 455 936 101 ‘ -—

Schwarzburg-Rudolstadt 54 , 01 31 1 625 395 , 1 511 5 099 1 161 30, —

Waldeck . . . . . . 1 37 37 \ 212 396 752 2 822 276 180 —

Reuß ältere Linie . 51 1 95 100 449 247 1 900 5 996 1 518 96 4

Reuß jüngere Linie . 96 106 271 1 1 633 572 1 908 14 834 2 131 336Schaumburg-Lippe . . 13 11 13 1 251 '42 1 389 1 1383 89 85 —

Lipfib"‘f"‘f"j" ‘. ‘ ‘ " ‘ '63 22 224 7281 11 240 1 1 11096 111 . 7 759. .1.. . 0283» = . 257 1 - —

Lübeck 303 112 325 ‘ 2 634 368 1 3 334 11 515 1 571 148 . —

Bremen 754 2 289 861 676 792 3 569 27 808 3 701 29 i —

Hamburg . . . . 1 751 1 8 831 1 164 1 413 l 5049 13 297 86 355 21312 27 —

Elsaß-Lothringen . 1 212 . 5 344 960 l 18 389 1 6 163 1 34 252 76 181 14 521 1 1 461 l -

Deutsches Reich . . 47 585 , 155 094 98 558 407 188 1 233 776 , 892 399 4 012 453 ' 580 845 140 028 2 325

Dagegen im 3. Vierteljahr 1906 . 26 369 1 153 916 120254 395 201 , 258 035 1 008 976 3 109 780 ] 742 400 41 485 1 032

„ „ 2. „ 1906 . 28 948 . 152 118 117 348 1 392 656 222 341 1 254 166 2 981 888 1 486 138 170 996 1 013

„ „ l. „ 1906 . 43 457 1 152 270 104 051 ,~ 429 672 1 211 212 1 052 685 8 238 269 1 485 863 98 323 2 151

 

Verein preußischer Schlachthoftierärzte.

Am Sonnabend, den 16. Februar d. Js., versammelten sich in

Berlin im Restaurant Spatenbräu die in der letzten Plenarversammlung

des Vereins gewählten Kommissionen zur Beratung über die von

den Berichterstattern in den letzten allgemeinenVereinsversammlungen

gestellten Anträge bezüglich Besserung der Anstellungsverhältnisse

der Schlacbthoftierärzte und die Aufnahme der Schlachthofbetriebs

lehre in den Studienplan der tierärztlichen Hochschulen. Die Kom

mission tagte unter dem Vorsitz von Schlachthofdirektor Goltz

Berlin.

Anwesend waren: die Herren Schtachthofdirektoren Koch

Hannover, Klausnitzer-Dortmund, Windisch-Görlitz, Gerlach

Liegnitz, Rieck-Breslan, Kühnau-Köln und städtischer Tierarzt

Bongert-Berlin. Entschuldigt: Hentschel-Oels, (‘olberg

Magdeburg.

Die Anträge wurden in gemeinsamer Verhandlung beraten.

Nachdem der Berichterstatter, Herr Rieck, über den Inhalt der

Eingabe betr. Anstellungsverhältnisse der Schlachthoftierärzte re

feriert hatte, erklärte sich die Kommission mit den Ausführungen

des Berichterstatters einverstanden und soll der Wortlaut der Pe

tition vor der diesjährigen Plenarversammlung durch den Bericht

erstatter fertiggestellt, auf Vereinskosten gedruckt und den ein

zelnen Mitgliedern des Vereins zugesandt werden.

Über die Aufnahme der Schlachthof-Betriebslehre in den

Studienplan der tierärztlichen Hochschulen referierte Schlachthof

direktor Kühnau-Köln.

 

Man einigte sich in der Kommission dahin, daß namentlich

der maschinentechnische Unterricht für die Ausbildung der Tierärzte,

welche sich der Schlachthofkarriere zu widmen beabsichtigen, von

besonderer Bedeutung ist, und daß an den Hochschulen bei der

Festsetzung desStudicnplans darauf Bedacht genommen werden

müsse, für die Studierenden Gelegenheit zu bieten, damit sie sich

über maschinentechnische Schlachthofkunde unterrichten können,

ebenso, daß auch die Schlachthofbetriebslebre in dem Bereich des

Studienplaus der tierärztlichen Hochschulen Platz finden müsse.

Auch hier wurde beschlossen, den Berichterstatter mit der Aus

arbeitung der Petition zu betrauen, sie in Druck zu legen und den

einzelnen Mitgliedern vor der Vereinsversammluug zuzustellen.

Am Sonntag, den 17. Februar d. Js., fand ebenfalls an ge

nannter Stelle eine Vorstandssitzung des Vereins preußischer

Schlachthol'tierärzte statt. An derselben nahmen außer dem Vor

sitzenden Goltz die Herren Kühnau-Köln, Rieck-Breslau,

Schrader-Brandenburg, Dr. Heine-Hannover, Dr. Glamann

Berlin teil. Außerdem waren zugegen die Herren Klausnitzer

Dortmund, (1erlach—Liegnitz, Wulff-Kottbus.

Der Vorsitzende teilte mit, daß sich die Herren Albrecht

Minden, Massig—Erfurt zur Aufnahme in den Verein gemeldet

hätten.

Des ferneren wurde Kenntnis gegeben von einem Schreiben

der sächsischen Gemeindetierärzte, welche am heutigen Tage die

Gründung eines Vereins der sächsischen Gemeindetierärzte und

Schlachthofdirektoren beabsichtigen. Die Anwesenden nahmen mit

Befriedigung von diesem Vorgehen Kenntnis.
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Also auch hier findet sich überall eine anhvärteschreitende

Entwicklung, die namentlich bei den viehbesitzenden Haushaltungen

bedeutsam ist.

Abgeordnetenhaus.

Im Reichstag ist zum Fleischbeschaugesetz von der Zentrums

I“raktion folgender Antrag eingebracht werden: „ä 23 des Gesetzes

 

1 betreffend die Schlachtvieh- und Fleischbeschau vom 3. Januar 1900

} soll lauten wie folgt: Die Kosten der amtlichen Untersuchung (ä 1)

| fallen den Bundesstaaten zur Last. Gebühren dürfen hierfür von

den nach 5 1 Verpflichteten nicht erhoben werden. Dies Gesetz

tritt mit dem Tage seiner Verkündigung in Kraft.“ Der Antrag

entspricht einer alten Forderung der Fleischermeister.

 

Personalien.

Ernennungen: Wissenschaftliche Stellen: Dr. Kurt Bier

baum, I. Assistent am bakteriologischen Institut der Landwirtschafts

kammcr in Kiel zum wissenschaftlichen Hilfsarbeiter am hygienischen

Institut der Tierärztlichen Hochschule in Berlin. —— Veterinär

beamtc: Bczirkstierarzt Ad. Günther-München zum Kreistierarzt

bei der Regierung von Mittelfranken, Kammer des Innern; Dr.

.S'chweirkcfl-Darmstadt zum veterinärärztlichen Ililfsarbeiter bei der

Ministerialabteilung für öffentliche Gesundheitspflege daselbst —

Schlachthofverwaltung: Schlachthofverwalter Ernst Eck/rar!

Haynau (Schles.) und Schlachthoiinspektor August Slöhr-Swinemündc

zu Schlachthofdirektoren; Tierarzt G. Meyer zum städt. Tierarzt

in Bochum »— Versetzt: Bezirkstierarzt Philipp Früher-Eschen

bach nach Markt-heidenfeld.

Verzuges: Tierarzt Adolf Rcmmcle von Weßling (Oberbayern)

nach Seefeld (Oberbayern).

Examina: Promoviert: I’olizeitierarzt Hugo Docter-Hamburg

und Ernst Foolh-Ellerwald zum Dr. phil. in Leipzig; Stam'slaus

v. Durski-Krotoschin zum Dr. med. vet. in Gießen. — Approbiert:

Die HerrenÄdoI/' .lc/rerbcrg aus Kotka (Finnland), Engen Müller aus

Pirna, Arthur Schwabe aus Blasewitz. Anlou Sammler aus Dresden

in Dresden; Hans Luerßen aus Wetzlar, Vulerie WachozrsI-i aus

Bresnow, Georg Zahn aus Saarbrücken in Gießen; Walter [Jolle-aus

Magdeburg, Karl Lucrßm aus Limmer, August Schuh aus Hildesheim,

Dietrich Ticdcmann aus Lüdingworth in Hannover; Philipp Frit.sch

aus München, Robert Eircnbnrth aus Erding, Franz Sauer aus Nürn

berg, Johann Schaidlcr aus Roding in München.

' In der Armee: Preußen: Beförde’rt: Oberveteriniir Völlrrr im

Train-Bat. Nr 13 zum Stabsvcterinär im Feldart.-Regt Nr. 65, Unter

vcterinitr Hauber im Feldart.diegt. Nr. 13 zum Oberveterinär daselbst.

—— Versetzt: Stabsvetcrinär Scifi'ert im Feldart.-Regt. Nr. 31 zum

Hus.-Regt. Nr. 6; die Oberveterinäre Dr. Raulcnbcrg im Train-Bat.

Nr. 6 zum Feldart.-Regt. Nr. 31, Dr. Goßmann im Ulan.-Regt. Nr. 3

zum Train-Bat. Nr. 6, Dr. Geh/back im Feldart.-Regt. Nr. 5 zum

Drag‚-Regt. Nr. 2, Ra’hie im Bus-Regt. Nr. 3 zum Feldart.-Regt.

Nr. 5, Bumm im Drag.-Regt. Nr. 21 zum Hus.-Regt. Nr. 3, Schcz'bner

im Train-Bat. Nr. 10 zum Regt. Gardedukorps, Secbach im Bus-Regt.

Nr. 8 zum Feldart.-Regt. Nr. 24, Abendrot/r im Feldart.-Regt. Nr. 55

zum 2. Garde-Drag.-Regt.‚ dieser mit Wirkung vom 1. April 1907,

Wagner im Feldart.-Begt. Nr. 13 zum Train-Bat. Nr. 13. -— Verab

schiedung: Oberveterinär Dohmann im Feldart.-Regt. Nr. 19 auf

seinen Antrag mit Pension in den Ruhestand versetzt.

In der Schutztruppe für Deutsch-Südwestafrika: Aus

geschieden: Die Oberveterinäre Mrowka behufs Wiederanstellung

im Bereiche der Königl. Preuß. Heeresverwaltung und Hesse behufs

Übertritts zu den Oberveterinären des Beurlaubtenstandes (Bez.-Kdo.

Siegen). '

Im Beurlanbtcnstandc: Preußen: Befördert: Die Unter

veterinärc der Reserve Bamhaf (Ellwangen), Clauß (Herb) zu Ober

veterinären der Reserve; die Unterveterinäre der Landwehr 1. Auf

gebots bzw. der Reserve Grabe (Berlin) und König (III Berlin-Garde)

zu Oberveterinären des Beurlaubtenstandes. — Zugang: Ober

veterinär der Landwehr l. Aufgebots Schultx, zuletzt im Feldart.-Regt.

Nr. 8, im Bus-Regt. Nr. 12 zunächst auf Widerruf wieder angestellt.

Todesfall: Landestierarzt Lungcrshausen-Bückeburg, Kreistierarzt

a. D. Karl I ’ln'ch-Laucnburg (Pomm.).

Vakanzen.

Krslstlerarztstellen: a) Neu ausgeschrieben: Reg.-Bez. Pots

 

dam: Westhavclland. Bewerb. bis spätestens den 26. d. M. an den

Regierungspräsidenten.

Verantwortlich für den Inhalt (exkl. Inscrulentcil): Prof. Dr. Schmaltl Infilierlin. -— Verlag und Idig—en_tum der Verlagsbuchhandlung von Richard Schoetl in Bernd. V;

b) Nach Ablauf dcrMeldct'rist noch unbesetzt: Im Reg.

Bez. Magdeburg: Salzwedel.

Schlschthofstellen: a) Neu ausgeschrieben: Bautzen:

Sehlachthoftierarzt zum l. April er. Gehalt 3300 M. bis 4300 M.

und freie Wohnung Bewerb. bis 15. März er. an den Stadtrat. —

Umfeld: Assistenztierarzt zum I. April er. Anfangsgehalt nach

Übereinkunft. Bewerb. an den Oherbürgenneister. — Demmin:

Inspektor zum l. Juli 1907. Gehalt 2400—3000 M.‚ freie Wohnung usw.

Meldungen an den Magistrat. — Frankfurt a. M.: Obertierarzt

alsbald. Gehalt 4300 M. bis 6400 M. Privatpraxis nicht gestattet.

Bewerbungen mit Befähigungsnachweis und Angabe des möglichen.

Dienstantritts an das städt. Gewerbe- und Vcrkehrsamt daselbst. —

Gelsenkirchen: Zwei Tierärzte für ambulator. Fleischbeschau.

Gehalt 2400 M. Entschädigung für besondere Aufwendungen,

Wege usw. 300 M. Privatpraxis nicht gestattet. Bewerb. an die

Polizeiverwaltung. — Landsberg a. W.: Assistenztierarzt zum

1. April 1907. Gehalt 2400 M. Bewerb. baldigst an den Magistrat.

— Lübeck: 2. Assistenztierarzt zum l. April er. Gehalt 2400 M.

Bewerb. bis 15. März er. a. d. Schlachthofverwaltung. — Magde

burg: Tierarzt zum 1. April 1907. Gehalt 2700 M. Bewerb. sofort

a. d. Mag. — Naugard: Verwalter zum l. April er. Fixum 1000 M.

Bewerb. bis 18 März er. a. d. Mag.

b) Nach Ablaufdcr Meldefrist noch unbesetzt: Bi schol‘s

werden Inspektor. 1200 M. — Bochum: Assisteuztierarzt. 2400 M.

— Bonn: III. Tierarzt. 2400 M. — Borken: II. Tierarzt. 2400 M.

— Breslau: Assistenztierarzt. 2100 M. — Gasse]: IV. Tierarzt.

2400 M. Coblenz: Hilfstierarzt. 2400 M. Cottbus:

Direktor, 3000.M._— Danzig: Hilfsticrarzt. 2200 M. _—._ Duig;

burg: Assistenztierarzt. 2350 bis 4100 M. — Düsseldorf:

Beschautierarzt in Duisburg-Ruhrort. 3600 M. — Elberfeld:

III. Tierarzt. 2100 M. — Gostyn: Inspektor. 1500 M. —

Guben (N.-L.): Assistenztierarzt. 2400 M. * Hagen i. W.:

Assistenztierarzt. 200 M. monatlich. — Halberstadt: Assistenztier

arzt. 1800 M. — Hanau: II. Tierarzt. 2400 M. — Johannisburg

(Ostpr.): Tierarzt. 1500 M. bis 2400 M. Kattowitz: Zwei

Assistenztierärzte. Je 2400 bis 3300 M. — Königshütte i. O.-Schl.:

II. Assistenzticrarzt. 2400 bis 3900 M. — Langcns chwalbach: Ver

walter. — Licgnitz: Hilfstierarzt. 2400 M. —— Lübeck: II. Assistent.

2400 M. — Milspe: Tierarzt als amtlicher Fleischbeschauer. 2100 M.

‘ -— Illiilheim a. Rhein: Assistenztierarzt. 200 M. monatlich.

Mülheim a. d. Ruhr: Assistenztierarzt. 2400 M. — Nicolai: Tier

arzt. 1200 M. (500 M. Kaution.) — Olpe (Westf.): Fleisch

beschautierarzt. Gebühren zirka 2400 M. —— l‘ippeln: Direktor

alsbald. Gehalt 3000 M. bis 4200 M.‚ freie Wohnung usw.

Bewerbungen an den Magistrat. 0 snabrück: Hilfstier

arzt bei der Auslandfleisehbeschaustelle. Monatlich 250 M.

Posen: Tierarzt. 2400 M. —- Rhede, Bez. Münster: Amtlicher

Fleischbeschauer. Aus Fleischbeschau 1200 bis 1300 M.

Rostock (Mecklb.): Hilfstierarzt. 200 M. monatl. — Rügenwalde:

Inspektor. —- Soldau i. Ostpr.: Schlachthofinspektor. 1500 M. —

Spandau: Assistenztierarzt. 1950 M. — Stargard i. Pomm.:

Assistenztierarzt. 1800 M. — Stuttgart: Assistenztierarzt. 2400 bis

3000 M. — Weißensee bei Berlin: Tierärztlicher Fleischbeschauer.

3000 M. —— Wiesbaden: III. Tierarzt. 2400 bis 4400 M.

Zwickau: Tierarzt. 2100 M.

Stellen fiir nmhulatorlsehe Flelschhsschsu und Privatpraxis: Nach

Ablauf der Meldefrist noch unbesetzt: Alstaden (Landkr.

Millheim a. d. Ruhr).— Friedebcrg a. Qu. — Friedrichstadt. —

Guttstadt. — Kemberg (Kr. Wittenberg). — Mariensee (Westpr.).

— Obcr-Ingelheim. -— Polkwitz i. Schl. »— Pritzerbc.

l Ratzebuhr i. Pomm. — Spangenberg, Bez. Cassel.
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(Aus dem Veterinär-Institut der Universität Leipzig.)

Zwei Fälle von erfolgreicher Übertragung tuber

kulösen Materials von an Lungenphthise gestorbenen

erwachsenen Menschen auf das Rind.

Von Prof. Dr. A. Eber.

In einem in der Abteilung für Hygiene und Bakteriologic

der 78. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte in

Stuttgart am 18. September 1906 gehaltenen, in Nr. 49 der

Deutschen medizinischen Wochenschrift veröffentlichten Vortrage

über die Infektion des Menschen mit den Tuberkelbazillen des

Rindes (Perlsuchtbazillen) stellt Weber den Satz auf (1.08.1981):

„Noch niemals ist bis jetzt bei der Perlsuchtinfcktion

(nämlich des Menschen, d. Ref.) diejenige Form der Tuber

kuloseerkrankung beobachtet werden, die für die

-Weiterverbreitung der Krankheit von Mensch zu Mensch

beinahe ausschließlich in Betracht kommt, die Lungen

phthise.“ Im weiteren Verlaufe seiner Ausführungen (1.c.8.1983)

äußert sich Weber nochmals über diese Frage mit den Worten:

„Vor allem muß immer und immer wieder betont werden,

daß bis jetzt kein einziger einwandfreier Fall von

Lungenphthise‚ beruhend auf Perlsuchtbazillen, nach

gewiesen ist.“ W. folgert hieraus (l. c. S. 1984), daß die

Perlsuchtinfektion im Vergleich zu der Infektion mit mensch

lichen Tuberkelbazillen eine nur geringe Rolle/spielt,v und daß

die Möglichkeit einer weiteren Übertragung von Mensch zu

Mensch bei ihr nur eine sehr geringe ist.

Ohne an dieser Stelle näher auf dieFrage einzugehen, ob

\’V.’s Behauptung nach dem derzeitigen Stande der Literatur

überhaupt noch berechtigt war, möchte ich mir gestatten, im

Nachfolgenden über zwei im Veterinär-Institute der Universität

Leipzig ausgeführte erfolgreiche Übertragungsversuchc zu be

richten. welche zeigen, daß auch mit tuberkulösem Materiale

von an Luugenphthise gestorbenen Menschen Rinder sehr wohl

infiziert werden können.

 
Verf. hat erstmalig im Frühjahr 1905*) und weiterhin im

Frühjahr 1906**) über Infektionsvcrsuche berichtet, die im

Veterinär-Institute der. Universität Leipzig mit vom Menschen

stammendem Materiale an Rindern zur Ausführung gelangten.

Als Infektionsmatcrial standen Lcichenteile von insgesamt acht

Kindern im Alter von 3 Monaten bis 81/2 Jahren zur Verfügung,

bei denen die Sektion frische tuberkulöse Veränderungen im

Bereiche des Darmkanals und der Mesenteriallymphdrüsen er

geben hatte. Als Versuchstiere dienten insgesamt 10 junge

(‘Z—3 Monate alte), gesunde, auf Tuberkulin nicht reagierende

Rinder. In sieben von den genannten acht Fällen von Menschen

tuberkulose konnte die Rindervirulcnz experimentell geprüft

werden. Hierbei gelang es in fünf Fällen eine von der

Impfstelle (Subkutis oder Peritoneum) ausgehende

typische Tuberkulose bei den Vcrsuchsrindern zu er

zeugen. In zwei Fällen kam es lediglich zur Ausbildung eines

lokalen Infektionsherdes an der Impfstelle, der in einem Falle

112 Tage nach der Impfung völlig abgeheilt war, im zweiten

Falle 106 Tage nach der Impfung noch virnlente Tuberkel

bazillen enthielt.

Nachdem hierdurch bewiesen war, daß es verhältnismäßig

leicht gelingt, mit tuberkulösem Material aus dem Verdauungs

apparat von Kindern unter Benutzung des von uns angewandten

Infektionsmodus Rinder zu infizieren, kam es uns darauf an,

‚weiterhin zu prüfen, inwieweit die gleiche Möglichkeit auch für

tuberkulöses Material von erwachsenen Menschen, insbesondere

von an Phthisc zugrunde gegangenen, besteht.

Ich wandte mich zur Erlangung von geeignetem Material

im Frühjahr v. J. an den Direktor des pathologischen Instituts

der Universität Leipzig, Herrn Geheimen Medizinalrat Professor

Dr. Marchand, welcher die Liebenswürdigkeit hatte, mir am

 

*) Beiträge zur Klinik der Tuberkulose Bd. HI, Heft 4 und

_7.citschriftfllr Fleisch- und Milchhygiene, 15. Jahrg. 1905, Nr. 7.

' **) Beiträge zur Klinik der Tuberkulose, Bd. V, Heft 3 und

Zeitschrift für Fleisch- und Milchhygiene, 16. Jahrg. 1906, Nr. 7.
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22. März 1906 ein Stück Lunge eines an Lungenphthise

gestorbenen 17 jährigen Malers und am 5. Mai 1906 ein

Stück Hirnhaut eines an Lungenphthise gestorbenen

50jährigen Schriftsetzers zustellen zu lassen. Maßgebend

für. die Auswahl war lediglich saubere Gewinnung und möglichste

Frische des Materials.

Beide Übertragungsversuche fielen, wie unten

noch näher ausgeführt werden wird, positiv aus. Leider

standen uns wegen anderweiter starker Inanspruchnahme der

Institutsmittel und Unterkunftsrüume damals nur zwei Rinder

für diese Versuche zur Verfügung. Wir haben daher erst mit

Beginn des neuen Jahres an die Weiterführung der Versuche

gehen können. Ich erwähne dieses, um der Annahme zu be

gegnen, als handele es sich bei den mitgeteilten erfolgreichen

Übertragungen um zwei aus einer größeren Zahl weniger günstig

verlaufener Fälle ausgewählte Paradefälle. Wir haben bis jetzt

nur diese beiden Fälle von Lungenphthise Erwachsener geprüft.

Die neuen Fälle sind über das Stadium der Meerschweininfektion

noch nicht hinausgekommen.

Herrn Geh. Medizinalrat Prof. Dr. Marchand spreche ich

für die liebenswürdige Überlassung des Materials und für die

freundliche Zusage, uns auch weiter mit Material unterstützen

zu wollen, auch an dieser Stelle meinen verbindlichen Dank aus.

Ich lasse nunmehr den Bericht über die beiden erfolgreichen

Übertragungsversuche folgen. Sie tragen in unserer fortlaufenden

Versuchsreihe die Nummern XI und XII.

Als Ausgangsmaterial diente im ersten Falle ein Stück

Lunge eines an Lungenphthise gestorbenen l7jährigen

Malers, bei dem die Sektion frische linksseitige tuberkulöse

Lungenphthise, frische Kavernen und tuberkulöse käsige Pneu

monie des linken Unterlappens, umschriebene tuberkulöse käsige

Pneumonie des rechtenUnterlappens, beginnende linksseitige tuber

kulöse Pleuritis und Lungenemphysem, sowie frische tuberkulöse

Verkäsung der‘ Hüftdarmfollikel und chronische fibröse Peritonitis

ergeben hatte. Die Sektion fand 28 Stunden nach dem Tode

statt. Im Abstrich aus den Lungenkavernen waren zahlreiche

Tuberkelbazillen durch Färbung nachweisbar.

Sofort nach Empfang des Materials am 22. März 1906

wurden drei Meerschweine (M. 824, 825, 826) mit je einem

linsengroßen Stück der Wandung einer Lungenkaverne mit daran

haftendem Inhalte subkutan am Rücken infiziert. M. 824 und

M. 825 starben 32 bzw. 49 Tage nach der Infection an generali

sierter, von der Impfstelle ausgehender Tuberkulose. M. 826 wurde

71 Tage nach der Impfung, als eine deutliche Abnahme des Körper

gewichts (von 620 g auf 490 g) festzustellen war, durch Ver

blutung getötet. Die Sektion ergab von der Impfstelle aus

gehende generalisierte Tuberkulose (Impfstelle geschwürig

verändert; Kliieialtenlymplidrüsen bohnengroß, verhärtet, zentral

verkäst; Milz. auf das 2%fache vergrößert, mit zahlreichen mili

aren Knötchen durchsetzt; Bronchialdrüse bohnengroß, im Zentrum

Verkäsungsherde; Lunge von zahlreichen bis hirsekorngroßen,

‘grauen Knötcheü durchsetzt; Tuberkelbazillen in den erkrankten

Organen durch Färbung leicht nachweisbar). Mit Organteilen

dieses Meerschweins wurde am 1. Juni 1906 ein ca. vier

Wochen altes, auf‘ Tuberkulin nicht reagierendes Kalb

(Bd. 50) infiziert, und zwar intraperitoneal von der rechten

Bauchwand aus mit einer Emulsion, hergestellt durch Verreibung

der Milz mit 15 ccm Bouillon, und subkutan in der Mitte der

linken Halsseite mit einer Emulsion, hergestellt durch Verreibuug

 

der halben Lunge, sowie der‘ bronchialen und portalen Lymph

drüse mit 15 ccm Bouillon.

In der ersten Zeit nach der Infektion zeigte das Versuchs

kalb in seinem Verhalten keinerlei Besonderheiten. Die Körper

temperatur hielt sich dauernd unter 39,5° C; die Futteraufnahme

war normal. Am 20. Juni stieg die Körpertemperatur erstmalig

auf 39,80 C und hielt sich in der Folgezeit bis zum 8. Juli

dauernd zwischen 39,40 C und 40,00 C. Auch in den nächsten

acht Tagen wurden noch einige Male über 39,50 C liegende

Abendtemperaturen gemessen, während vom 17. Juli ab die

Temperaturkurve wieder das gleiche Bild wie vor der Infektion

darbot. Während beide Injektionsstellen anfangs keinerlei Ver

änderungen zeigten, entwickelte sich an derjenigen der linken

Halsseite im. Laufe des Juni eine anfangs derbe, später

fluktuierende, faustgroße Anschwellung, welche am 5. Juli von

selbst aufbrach und einen dicklichen, leicht übelriechtanden,

tuberkelbazillenhaltigen Eiter entleerte. Aus der Abszeßhöhle,

welche nicht besonders behandelt, sondern nur sauber gehalten

wurde, entleerten sich noch längere Zeit hindurch kleine Mengen

einer klebrigen, tuberkelbazillenhaltigen Flüssigkeit. Erst Mitte

September verheilte das tuberkulöse Geschwür. Die Injektion

stelle an der rechten Bauchwand blieb dauernd reaktionslos.

Das Allgemeinbefinden des Versuchskalbs war gegen Ende Juni

olfensichtig getrübt, die Freßlust hatte nachgelassen. Nach

Entleerung des kalten Abszesses hob sich die Freßlust wieder

und das Allgemeinbefinden wurde wieder normal. In der Folge

zeit wurden Störungen des Allgemeinbefindens und der Freßlust

nicht wieder beobachtet. Das Körpergewicht hob sich im Laufe

des Juni von 51 kg auf 63 kg. Am l. August wog das Ver

suchskalb 68 kg und behielt dieses Gewicht mit geringen

Schwankungen bis zu der am 30. November erfolgten Schlachtung,

obwohl, entsprechend der stets guten Futteraufnahme, in der Zeit

vom August bis November eine weitere Gewichtszuuahme un

bedingt erwartet werden konnte. Am 2. August und 23. No

vember wurde das Versuchskalb einer diagnostischen Tub erkulin

probe (0,5 Tuberkulin) unterworfen. Beide Male reagierte

es typisch.

Am 30. Dezember 1906 (sechs Monate nach der

Impfung) wurde das Versuchstier getötet. Die sofort

vorgenommene Sektion hatte folgendes Ergebnis: Tuber

kulöse Hyperplasie der unteren Halslymphdrüsen, der

Lymphdrüsen des Brusteinganges, der linken Bug

und Achsellymphdrüsen mit deutlichen Verkäsungs

herden und spärlichen Kalkeinlagerungen; chronische

Tuberkulose des Bauchfells (Perlsucht) im Bereiche

der rechten Bauchwand, des großen Netzes und des

Zwerchfells, welche namentlich in der unmittelbaren

Umgebung der Injektionsstelle und im Bereiche der

abhängigen Teile des großen Netzes an der der

rechten Bauchwand zugekehrten Fläche zur Aus—

bildung zahlreicher gehäuft beieinanderliegender,

stecknadelkopf- bis linsen- und klein erbsengroßer,

teils flach aufsitzender, teils pendelndcr Perlknoten

geführt hat, die in ein äußerst feines, das Bauchfell

schleierartig bedeckendes, graurötliches, saftiges

Zwischengewebe eingelagert sind; geringgradige

tuberkulöse Veränderungen am serösen Überzuge der

Leber und Milz; beginnende Tuberkulose des Brust

fells (Perlsucht), welche im unteren Teile der rechten
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Bippenwand in unmittelbarer Nachbarschaft des

Zwerchfells zur Entwicklung einer handtellergroßen,

flachen, schwieligen, aus einem graugelben saftigen

Grundgewebe mit spärlichen gelbweißen, opaken Ein

sprengungen zusammengesetzten Neubildung und zur

Ausbildung vereinzelter kleiner Tuberkelknoten an

den der Zwerchfellsfläche zugewandten Rändern der

Lunge geführt hat; tuberkulöse Hyperplasie der

bronchialen und mediastinalen Lymphdrüsen mit Ver

käsungsherden und spärlichen Kalkeinlagerungen;

geringgradige tuberkulöse Hyperplasie einzelner

Mesenteriallymphdrüsen mit vorgeschrittener "er

kalkung.

In Quetschpräparaten der Brust- und Bauchfellknötchen

wurden Tuberkelbazillen in mäßiger Anzahl durch

Färbung nachgewiesen.

Von vier Meerschweinen, welche mit je einem linsengroßen

Stück des tuberkulös veränderten Bauchfells subkutan infiziert

wurden, starben zwei 33 bzw. 34 Tage nach der Infektion an

generalisierter, von der Impfstelle ausgehender Tuberkulose.

Die anderen beiden wurden 46 Tage nach der Infektion durch

Verblutung getötet und ebenfalls mit generalisierter, von der

Impfstelle ausgehender Tuberkulose behaftet gefunden. Von zwei

Meerschweinen, welche mit einem linsengroßen Stück tuberkulösen

Materials vom Brustfell subkutan infiziert wurden, starb eins

46 Tage nach der Infektion an generalisierter, von der Impf

stelle ausgehender Tuberkulose, das andere wurde an demselben

Tage getötet und zeigte die gleichen Veränderungen. Von drei

Meerschweinen endlich, welche mit je einem linsengroßen Stücke

der tuberkulösen Lymphdrüsen subkutan infiziert wurden, starb

das mit der Mesenterialdrüse infizierte bereits 28 Tage nach

der Infektion, das mit der Mediastinaldrüse infizierte 35 Tage

nach der Infektion und das mit der Bugdrüse infizierte 46 Tage

nach der Infektion. Die Sektion ergab bei sämtlichen Tieren

als Todesursache von der Impfstelle ausgehende, generalisierte

Tuberkulose.

Im vorliegenden Falle ist es somit gelungen, durch

gleichzeitige subkutane und intraperitoneale Ein

verleibung von mit Bouillon verriebenen tuberkulösen

Organteilen eines Meerschweines, welches mit tuber

kulösem Materials von einem an Lungenphthise ver

storbenen l7jährigen Manne infiziert war, bei einem

auf Tuberkulin nicht reagierenden, zirka vier Wochen

alten, gesunden Kalbe eine chronische Bauch- und

Brustfelltuberknlose (Perlsucht) zu erzeugen, während

die durch die subkutane Einverleibung des Infektions

s_toffes am Halse verursachte tuberkulöse Infiltration

der Subkutis sich nach Ablauf von sechs Monaten nur

noch an den tuberkulös erkrankten regionären Lymph

drüsen erkennen ließ. Daß die tuberkulöse Infektion für

das Versuchstier keineswegs unerheblich war, geht vor allem

aus dem Umstande hervor, daß sich das Körpergewicht während

der sechsmonatigen Beobachtungszeit trotz entsprechender

Nahrungsaufnahme nicht wesentlich gehoben hat. Die Tuberkel

bazillen hatten selbst in den schon deutliche Verkalkung auf

weisenden Körperlymphdrüsen nichts von ihrer Virulenz für

Meerschweine eingebüßt.

Der gleichzeitig mit dem obigen unternommene Versuch,

eine Ziege durch subkutane Einverleibung von Organteilen eines

 

mit dem gleichen Ausgangsmaterial geimpften Meerschweine

(M. 825) zu infizieren, mißlang.

Die Virulenz des von Rd. 50 gewonnenen tuberkulösen

Materials für Rinder wird noch durch weitere Übertragungs

versuche geprüft werden.

Als Ausgangsmaterial diente im zweiten Falle ein Stück

Hirnhaut eines an Lungenphthise gestorbenen

50jährigen Schriftsetzers, bei dem die Sektion tuber

kulöse Lungenphthise, Kavernen in den oberen Lappen

beider Lungen, beiderseitige chronische fibröse Pleuritis, tuber

kulöse Kehlkopf- und Darmgeschwüre und frische -tuberkulöse

Basilarmeningitis ergeben hatte. Die Sektion fand 32 Stunden

nach dem Tode statt. In Quetschpräparaten des übersandten

Hirnhautstückes waren zahlreiche Tuberkelbazillen durch

Färbung nachweisbar.

- Sofort nach Empfang des Materials am 5. Mai 1906 wurden

vier Meerschweine (M. 837, 838, 839, 840) mit je einem

linsengroßen Stücke der tuberkulösen Hirnhaut subkutan am

Rücken infiziert. M. 839 starb bereits acht Tage nach der

Infektion ohne nachweisbare Todesursache. M. 837 starb 17 Tage

nach der Infektion an Lungenentzündung. Die Sektion ergab

außerdem: tuberkulöses Geschwür an der Impfstelle, tuberkulöse

Hyperplasie der Kniefaltenlymphdrüsen, Miliartuberkulose der

Milz. M. 838 starb 45 Tage nach der Infektion an typischer,

von der Impfstelle ausgehender, generalisierter Tuberkulose.

M. 840 wurde 27 Tage nach der Infektion, als es deutlichen

Rückgang im Ernährungszustande und Symptome allgemeiner

Erkrankung zeigte, durch Verblutung getötet. Die Sektion

ergab von der Impfstelle ausgehende, generalisierte Tuber

kulose. (Impfstelle geschwürig verändert; Kniefaltenlymph

drüsen bohnengroß, zentral verkäst; Milz auf das Dreifache

vergrößert, mit zahlreichen miliaren Knötchen durchsetzt; Portal

drüse fast bohnengroß, zentral verkäst; Leber mit miliaren

Knötchen durchsetzt; Bronchialdriise bohnengroß, zentral ver

käst; Lunge mit zahlreichen, bis hirsekorngroßen, grauen

Knötchen durchsetzt; Tuberkelbazillen in den erkrankten

Organen durch Färbung leicht nachweisbar.) Mit Organteilen

dieses Meerschweins wurde am 1. Juni 1906 ein ca. vier

Wochen altes, auf Tuberkulin nicht reagierendes Kalb

(Rd. 49, Zwillingskalb von Rd. 50) infiziert, und zwar

intraperitoneal von der rechten Bauchwand aus mit einer

Emulsion, hergestellt durch Verreibung der Milz mit 15 ccm

Bouillon, und subkutan an der linken Halsseite mit einer

Emulsion, hergestellt durch Verreibung der halben Lunge, sowie der

bronchialen und der portalen Lymphdriise mit 15 ccm Bouillon.

In der ersten Zeit nach der Infektion zeigte das Kalb in

seinem Verhalten nichts Besonderes. Die Körpertemperatur

hielt sich zwischen 38,5 und 39,6° C, die Futteraufnahme war

normal und das Körpergewicht hob sich von 41 kg am 6. Juni

auf 49 kg am 20. Juni. Nur an der linken Halsseite entwickelte

sich an der anfangs völlig reaktionslosen Injektionsstelle eine

derbe, später fluktuierende Geschwulst, welche am 19. Juni

bereits Faustgröße erreicht hatte. An diesem Tage stieg die

Körpertemperatur am Abend erstmalig auf 39,80 C, am 20 Juni

auf 40,00 C und hielt sich in der Folgezeit ständig zwischen

40,00 C und 40,5" C. Am 20 Juni brach auch der kalte Abszeß

an der linken Halsseite von selbst auf und entleerte eine kleine

Menge‘ dieklichen, leicht iibelriechenden Eiters, in welchem

Tuberkelbazillen durch Färbung nachzuweisen waren. Die
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Irijektionsstelle an der rechten Bauchseite blieb dauernd reaktions

los. In der Folgezeit ließ die Freßlust des Kalbes sehr nach.

Vom ‘26. Juni ab trat häufiger, schmerzhafter Husten auf. Patient

lag viel und zeigte zunehmende Atemnot. Am 4. Juli (34 Tage

nach der Infektion) verendete das Kalb, nachdem sein Körper

gewicht auf 331/2 kg gesunken war.

Die sofort nach dem Tode ausgeführte Sektion hatte

folgendes Ergebnis: Faustgroßer offener tuberkulöser

Abszeß in der Mitte der linken Halsseite (Injektione

stelle) und diffuse tuberkulöse Infiltration des Unter

hautzellgewebes und der Halsmuskulatur in der Um

gebung; Ituberkulöse Hyperplasie der linken Bug

lymphdrlise und der unteren Halslymphdrüsen; akute

hüliartuberkulose der Lungen nebst tuberkulöser

Hyperplasie der bronchialen und mediastinalen Lymph

driisen; akute lobäre Pneumonie; interstitiellesLungen

emphysem; Verwachsung des großen Netzes mit dem

Bauchfelliiberzuge der rechten Bauchwand in fünf

markstückgroßer Ausdehnung (Injektionsstelle); disse

minierte Miliartuberkulose des Bauchfells, namentlich

im Bereiche des großen Netzes an der der rechten

Bauchwand zugewandten Fläche, in der un

mittelbaren Umgebung der Injektionsstelle zahlreiche

gehäuft beieinanderliegende flache, kaum linsengroße

Tuberkelknötchen aufweist, deren Zahl und Größe

mit der Entfernung von der Injektionsstelle allmählich

abnimmt; tuberkulöse Hyperplasie der Pansen- und

Mesenteriallymphdrüsen, Miliartuberkulose der Milz

und Nieren, akute parenchymatöse Degeneration der

Leber, der Nieren und des Herzmuskels.

In den Ausstfichpräparaten der Bauchfellknötchen und der

Lungenknötchen wurden zahlreiche Tuberkelbazillen durch

Färbung nachgewiesen.

Von zwei mit Lungenknötchen subkutan geimpften Meer

schweinen starb eins 30 Tage nach der Infektion an generali

sierter, von der Impfstelle ausgehender Tuberkulose; das andere

wurde 24 Tage nach der Infektion getötet und ergab den

gleichen Befund. Von zwei mit Bauchfellknoten subkutan infi

zierten Meerschweinen starb eins 24 Tage nach der Infektion,

das andere 40 Tage nach der Infektion an generalisierter, ‚von

der Impfstelle ausgehender Tuberkulose.

Im vorliegenden Falle ist es somit gelungen, durch

gleichzeitige subkutane und intraperitoneale Einver

leibung von mit Bouillon verriebenen tuberkulösen

Organteilen eines Meerschweins, welches mit tuber

kulösem Materiale von einem an Lungenphthise ver

storbenen 50jährigen Manne infiziert war, bei einem

auf Tuberkulin nicht reagierenden, ca. vier Wochen

alten, gesunden Kalbs eine akute Miliartuberkulose

der Lungen, Milz und Nieren und eine disseminierte

Bauchfelltuberkulose zu erzeugen, welche innerhalb

34 Tagen unter schweren Fiebererscheinungen zu

Tode führte.

Was lehren uns diese Versuche?

Ich habe erst vor kurzem Gelegenheit genommen‚*) meinen

welche

*l Experimentelle Übertragung der Tuberkulose vom Menschen

auf das Rind, nebst Bemerkungen über die Beziehungen zwischen

Menschen- und Rindertuberkulose. Vortrag, gehalten in der Medi

zinischen Gesellschaft zu Leipzi am 13. März 1906. Berliner

Tierärztliche Wochenschrift 1906, r. 28.

 

Standpunkt in der wichtigen Frage der Beziehungen zwischen

Menschen- und- Rindertnberkulose eingehend darzulegen. Ich

unterlasse es daher, an ' dieser Stelle die ganze Streitfrage

nochmals aufzurollen. Es genüge die Feststellung, daß mich

als Vertreter einer einheitlichen ätiologischen Auffassung der

beim Menschen und beim Rinde vorkommenden Tuberkulose

formen der Ausfall obiger Versuche nicht überrascht hat. Ich

würde mich auch nicht dazu entschlossen haben, diese beiden

Versuche für sich hier zu veröffentlichen, wenn nicht die ein

gangs zitierten Leitsätze Webers gebieterisch eine Richtig—

stellung forderten.

In beiden von mir mitgeteilten Übertragungs

versuchen handelte es sich um typische Fälle von

Luugenphthise und in beiden Fällen gelang die Über

tragung auf das Rind. Sind wir denn nun zu der Annahme

berechtigt, daß in diesen Fällen erwiesenermaßen eine Infektion

durch das Rind vorliegt? Ich‘ muß einer solchen Deutung

dieser sowie auch meiner früher mitgeteilten Fälle erfolgreicher

Übertragung auf das Rind entschieden widersprechen.

Es ist eine nicht bewiesene Behauptung Kochs

und seiner Schüler, daß alle beim Menschen ge

fundenen tuberkulösen "eränderungen, welche sich bei

Überimpfung auf das Rind für dieses virulent er

weisen, auf das Rind als Infektionsquelle hinweisen.

Erwiesen ist bis jetzt lediglich, daß man bei Überimpfung

tuberkulösen Materials vom Rinde auf das Rind verhältnismäßig

leicht eine von der Impfstelle ausgehende, allmählich den ganzen

Körper ergreifende, schwere Allgemeinerkrankuug erzeugen

kann,*) während man bei Verwendung tuberkulösen Materials

vom Menschen in einer großen ‚Zahl. von El_1llen„nurqeineq sich

auf die Impfstelle und die benachbarten Lymphdriisen be

schränkenden, nicht selten nach kurzer Zeit völlig ausheilenden

Krankheitsprozess erhält.

Es mag daraus immerhin gefolgert werden, daß in den

nach meiner Überzeugung seltenen Fällen, in denen einmal eine

Übertragung der Tuberkulose vom Rinde auf den Menschen

stattgefunden hat, eine hohe Rindervirulenz bei den Krankheits

produkten bzw. ihren Bazillenreinkulturen erwartet werden

kann. Für die umgekehrte Schlußfolgerung aber, das in jedem

Falle, in dem sich das vom Menschen entnommene tuberkulöse

Material oder die daraus gewonnenen Reinkulturen für das Rind

virulent erweisen, notwendigerweise eine Übertragung der

Tuberkulose vom Rinde auf den Menschen, also eine sogenannte

Perlsuchtinfektion, angenommen werden muß, liegt kein

zwingender Grund vor.

Wohin man mit dieser auch von Weber (l. c. S. 1981)

acceptierten Hypothese kommt, zeigen besonders deutlich die

vorstehend mitgeteilten Übertragungsversuche, gegen deren

Deutung als sogenannte „Perlsuchtinfektionen“ ich mich schon

weiter oben nachdrücklich verwahrt habe. Das Haften des vom

Menschen stammenden tuberkulösen Virus beim Rinde kann

ebensowohl durch Besonderheiten in der Gewinnung, sowie

*) Ich habe schon in meiner ersten Veröffentlichung über die

im Leipziger Veterinär-Institut ausgefilhrten Übertragungsversuche

(Beiträge zur Klinik der Tuberkulose Bd. III., H. 4) Versuchs

ergebnisse mitgeteilt, aus denen hervorgeht, daß es keineswegs in

allen Fällen gelingt, bei gesunden Versuehsrindern mit vom Rinde

stammendem tuberkulösen Materiale eine Tuberkulose von pro

gressivem Charakter hervorzurufen. Diese Versuche werden

gegenwärtig noch fortgesetzt. '
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in der Art der Einverleibung des Materials (Doppelinfektion,

Organemulsion), durch Zufälligkeiten bei der Auswahl der Ver

suchstiere,*) bei denen zweifellos auch Verschiedenheiten in der

Widerstandskraft gegenüber der tuberkulösen Infektion bestehen,

und durch andere einstweilen noch nicht näher aufgeklärte Um

stände als durch die ebenfalls nichts weniger als hypothetische

Annahme einer sogenannten „Perlsuchtinfektion“ erklärt werden.

Auch die Tatsache, daß bei unseren Leipziger Übertragungs

versuchen, von denen bis jetzt insgesamt zehn veröffentlicht

sind, eigentlich alle Übergangsformen von der monatelang

lokalisiert bleibenden, den Gesundheitszustand kaum merklich

beeinflussenden tuberkulösen Infiltration in der Umgebung der

Impfstelle, bzw. der ebenfalls meist lange Zeit auf den Aus

gangspunkt beschränkt bleibenden chronischen Bauchfelltuber

kulose (Perlsucht) bis zu der in knapp 34 Tagen zu Tode

führenden akuten Miliartuberkulose bei den Versuchsrin'dern zur

Beobachtung kamen, spricht nicht dafür, daß die sogenannte

Rindervirulenz, für die man nach obigem auch wieder ver

schiedene Grade der „Echtheit“ konstruieren müßte, ein

Kriterium ist, welches uns berechtigt, die bisher einheitlich auf

gefaßte Säugetiertuberkulose nach Kochs Vorgang in zwei ätio

logisch völlig voneinander verschiedene Tuberkuloseformen zu

scheiden.

Referate

Untersuchungen über die pathologisch-histologischen

Veränderungen an der Linse bei den verschiedenen

Kataraktformen des Pferdes.

Von Dr. Ferd. Mette (aus der chirurg. Klinik der Königl. Tier

ärztlichen Hochschule in Berlin).

(Nonatshef! für praktische Tierheilkunde, .X\'lll. Band.)

Verfasser hat von 13 Pferden, die an grauem Star litten,

19 Augen untersucht. Die Ursachen der kataraktischen Trübungen

waren meist in vorausgegangener periodischer Augenentziindung

(Cataracta symptomatica) zu suchen. In einigen Fällen stand

die Bildung des grauen Stares mit dem hohen Alter in Ver

bindung (Cataracta senilis).

Der bekannten Einteilung: Trübung der Linsenkapsel

(Cataracta capsularis), _ Trübung der Linsensubstanz (Cataracta

lenticnlaris) und Trübung der Linsenkapsel und der Linsen

substanz (Cataracta capsulo-lenticularis) folgend, fand M. folgende

Abweichungen: l. Die pathologischen Veränderungen an der

Linsenkapsel bestanden a) in Auflagerungen an der vorderen

Kapsel, b) in Bildung von fibrösem Gewebe an der Iunenfläche

der Kapsel, c) in Wucherungen des Epithels an der Innenfläche

der Linse. In einem Falle von Cataracta symptomatica fanden

sich auf der Innenfläche der vorderen Kapsel Einlagerungen

organisierter Fibrinmassen, welche offenbar durch Spalten der

Kapsel in die Linse gelangt waren.

2. An der Linsensubstanz fanden sich folgende anatomische

Zustände: a) ausgedehnte Sklerose und Zerfall der Linsenfasern,

b) Vakuolenbildung, c) Morgagnische Kugeln, d) fettige

Degeneration der Linsenfasern, e) Cholestearinkristalle, f) Kalk

ablagerungen in die Linsensubstanz, g) Hämatoidinkristalle,

h) bindegewebige Entartung.

*) Zufälligerweise handelte es sich bei obigen Versuchen ge

rade um ein Paar Zwillingskälber, die auch sonst im Gewicht

und Aussehen viel Übereinstimmendes hatten.

 

3. Bei der Cataracta capsulo-lenticularis finden sich

anatomische Veränderungen an der Linsenkapsel und der Linsen

substanz. Ihrem Wesen nach stimmen dieselben mit den unter

1 und 2 beschriebenen Veränderungen überein.

Alle die vorbeschriebenen Veränderungen werden nicht

getrennt beobachtet, sondern sie finden sich meistens mehr oder

weniger gleichzeitig an der Linsenkapsel und an der Linsen

substanz. R d r.

Selbstverstümmelung bei einem mit subakuter Meningo

Enzephalitis behafteten Hunde.

Von Marchand, Basset und Pecard.

(Recueil d'Alfort, 15. Dezember 1906.)

Seit etwa 14 Tagen leckte ein ein Jahr alter Foxterrier

sehr häufig das untere Ende der linken Hinterextremität, wo

sich eine kleine Oberflächenwunde befand, und obschon der Be

sitzer ihm einen \Vatteverband darumgelegt hatte, riß er diesen

ab, fuhr fort zu lecken und biß sich sogar die ganzen Zehen

glieder ab, so daß ihn der Besitzer am 4. Mai d. J. in die

Alforter Klinik brachte.

Der Appetit des Hundes ist gut, nur ist er etwas mager,

aber ziemlich aufgeweckt und aufmerksam auf das, was um ihn

vorgeht. Um die Wunde wird ein starker Verband angelegt,

den man aber am nächsten Morgen schon in Stücke zerrissen

vorfindet. Der Hund, der gerade daran ist, das aus der Wunde

fließende Blut aufzuleeken, fängt auf einmal an, an der Wunde

herumzuschnuppern und mit kräftigen Zähnen in sie hinein zu

beißen, und zwar während 7—8 Minuten mit solcher Wucht,

daß er sich den ganzen Metatarsus abbeißt und verschluckt.

Auf einmal hört er auf, gibt einige Laute von sich, scharrt am

Boden und wälzt sich, bis eine zweite Krise ihn befällt, während

welcher er sich den unteren Teil des Unterschenkels abbeißt

und verzehrt.

Auf diese Anfälle hin wird er traurig, bleibt liegen und

sieht das verstümmelte Glied an; sein Blick ist finster und

matt. Während zwei Tage hat der Hund Ruhe, bis er in der

Nacht vom 7. auf den 8. wieder einen Anfall bekommt, dem

der Rest des Gliedes bis zum Niveau der Knieschiissel zum

Opfer fällt. Es liegt jetzt eine große unregelmäßige und un

ebene, blutige Wunde vor, die er von Zeit zu Zeit ableckt, die

aber bald in Gangrän übergeht, so daß der Hund am 13.Mai,

drei Wochen nach dem Anfang der Krankheit, stirbt.

Beim Öffnen der Gehirnhöhle findet man eine reichliche

Menge Flüssigkeit darin. Die Seitenkammern des Großhirns

sind stark erweitert, und die Gehirnsubstanz ist bis auf ein

Drittel geschwunden. Die Gehirnwandungen erscheinen ab

geglättet und die Furchen wenig tief, was eine Folge des

Druckes. ist, den die ausgeschwitzte Flüssigkeit auf das Gehirn

ausgeübt hat. Die histologische Untersuchung der rechten und

linken Bewegungszentren hat eine subakute diffuse Meningo

Enzephalitis ergeben, die besonders auf der weichen Gehirn

haut im Niveau der Furchen zum Ausdruck kommt. Im ganzen

oberen Bereich der Gehirnrinde ist die Neuroglia hyperplasiert,

und zcigen einige Arterien eine Entzündung der Tunica externa.

Der krankhafte Trieb, der die Selbstverstümmelung angeregt

hatte, kann nur als eines der ersten Symptome der Meningo

Enzephalitis angesehen werden.

Difl‘erentialdiagnostisch könnte auch die Tollwut in Betracht

kommen, jedoch sprechen die klinischen Symptome wie auch

der pathologisch-histologische Befund nicht dafür.

**
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Die Krisen vom Autophagismus wurden hervorgerufen

l) durch das unangenehme Gefühl an der Wunde, 2.) durch

das Schwinden des Bewußtseins und 3.) durch die Hypoalgesie.

Helfer.

Transmission of equine piroplasmosis by ticks in

South Afrika.

Von Dr. A. Theiler,

(The journal of comparative pathology and therapeutics,

Vol. XIX, Nr. 4.)

Theiler suchte in einer Reihe von eingehenden Unter

suchungen experimentell nachzuweisen, durch welche Zeckenart

die Pferdepiroplasmose übertragen wird. Da nach seiner An

sicht nur der Rhipicephalus decoloratus und evertsi als Zwischen

wirte und Überträger des Piroplasma equi in Betracht kommen,

so erstreckten sich die Versuche auf diese beiden Zeckenarten.

Hierbei konnte er feststellen, daß Rhipicephalus decoloratns in

keinem Falle die Piroplasmose auf Pferde übertrug, während

Rhipicephalus evertsi als ausgebildetes Insekt in vier von neun

Fällen die Krankheit bei Pferden erzeugte, wenn diese Zecke

als Larve und Nymphe auf an Piroplasmose erkrankten Pferden

gelebt hatte.

Ob das infizierte Zeckenweibchen den Ansteckungsstofi‘ auch

auf ihre Nachkommen vererbt und letztere bei der weiteren

Verbreitung der Seuche eine Rolle spielen, gelang noch nicht

hinlänglich zu beweisen. Jedenfalls hat aber Rhipieephalus

evertsi als Zwischenwirt und Überträger der Pferdepiroplasmose

zu gelten. T.

Eine Herpesepizootie.

Von Oberveterinär Heuer.

(Zeitsehr. für Veteriuirkd. 1906. S. 487.)

Das Auftreten von nassen, runden, markstückgroßen Stellen,

die mit Schorfen und Schiippchen bedeckt waren, bei einem

Batteriepferd, gab Veranlassung zur genauen Untersuchung

sämtlicher Pferde der Batterie; es wurden noch 26 weitere Kranke

erkannt. Der Sitz der kahlen Stellen war am Hals, auf dem

Rücken und der Kruppe, bei nur zwei Pferden war am Kopfe

je ein Fleck zu konstatieren; an den Gliedmaßen wurde bei

keinem Pferde eine erkrankte Hautstelle gefunden. Das klinische

Bild und die mikroskopische Prüfung, durch welche netzartige

Pilzfäden sowie Sporen in den Borken und im Haarschaft erkannt

wurden, sicherten die Diagnose Herpes tonsurans. Neben gründ

licher Desinfektion des Stalles und getrenntem Aufstallen und

Pflegen der kranken und gesunden Tiere wurden alle Pferde

mit warmem Seifenwasser und hierauf mit Bazillolwasser ge

waschen. Die erkrankten Hautpartien wurden mit 3 proz.

Salicylspiritus tüchtig eingerieben, dem eine halbe Stunde später

10 proz. Bacillolvaseline folgte. In den ersten Tagen wurde

täglich, später jeden zweiten bzw. dritten Tag die Bacillol

vaseline angewendet, wodurch alle Patienten innerhalb fünf

Wochen zur Heilung gebracht wurden. \* H. ist der Über

zeugung, daß man von der Salicylspiritustherapie unbeschadet

Abstand nehmen und mit der Bacillolbehandlung allein dieselben

guten Resultate erreichen könnte, wodurch das Verfahren ver

billigt würde.

Erkrankungen von Mannschaften sind nicht vorgekommen.

Richter.

 

Splitterbruch des Fesselbelns infolge einer Kokain

injektion beim Pferd.

Von Douville.

(Recuell d'Alforl, 30. Dezember 1906.‘

Ein dreizehnjähriges Pferd edler Rasse wird dem Verfasser

im Juli v. J. wegen seit zwei Monaten bestehendem inter

mittierendem Lahmgehen auf dem rechten Vorderfuß zugeführt.

Im Stall stellt das Pferd den Fuß vor, und im Trab kommt es

mit dem Fuß nicht weit genug heraus. Da außer einer diffusen,

aber schmerzlosen Knochenauftreibung am Fesselgelenk und am

Fessel weitere Krankheitszeichen fehlen, so hat Verfasser Ver

dacht auf Podotrochlitis und macht, um dies festzustellen, je

eine Kokaininjektion in den Verlauf der Schienbeinnerven unter

dem Fesselgelenk. Zehn Minuten darauf ist das Lahmen voll

ständig verschwunden, und wurde daher dem Besitzer für später

die Neurektomie vorgeschlagen. .

Bei der sichtlichen Nervosität des Pferdes wurde ihm ge

raten, im Schritt nach Hause zu fahren, um ein zu starkes

Auftreten des anitsthesierten Fußes auf dem harten Boden zu

vermeiden. Der Besitzer ließ diese Vorsicht außer acht, und

schon nach hundert Metern einer scharfen Gangart blieb das

Pferd plötzlich stehen und konnte sich nicht mehr auf den Fuß

stützen, da es sich einen vollständigen Splitterbruch zu

gezogen hatte.

Bei der Sektion stellte sich heraus, daß am Fesselbein

Arthritis und Periostitis vorlag, und daß die Strukturveränderung

des Knochengewebes für den Bruch ein prädisponierendes Moment

abgegeben hatte.

Durch das Verschwinden des Schmerzes und infolge der

auf die Kokaininjektiou gefolgten allgemeinen Aufregung hat

das mit dem Huf stark auf den Boden aufschlagende Pferd sich

den Bruch an der entzündeten und daher weniger widerstands

fähigen Stelle zugezogen.

Ein Pferd soll daher nach einer Kokainiujektion nur auf

weichem Boden und in mäßiger Gangart bewegt und dieses Be

wegen nicht zu lange ausgedehnt werden; dabei soll es erst

angespannt werden, wenn die Anästhesie wieder verschwunden ist.

Helfer.

Magendarmentzündung beim Rinde infolge Fütterung

von Weinlaub.

Von Tierarzt Dr. Ohler, Neustadt a. H. mit Anmerkungen von

Professor Albrecht, München.

(\Vochenschrifl für Tierheilkunde und Viehzucht. 50 Jnhrg.‚ Nr. 83.)

Wie bereits in früheren Jahren, so erkrankten auch vom

Ende Juli bis Anfang September 1906, in der Zeit, während

welcher das Laub in den Weinbergen geschnitten und verfüttert

wird, zahlreiche Rinder an Magendarmentzündung. Auch

Saugkä.lber erkrankten und starben. Bekanntlich hat nun in

diesem Jahre die Weinlese in der Pfalz durch den Pilz Pero‘

uospora viticola großen Schaden erlitten. Zur Bekämpfung der

Blattfallkrankheit wird eine zweiprozentige Kupfervitriollösung

in ebenßo starker Lösung von Kalkmilch empfohlen. Wird Laub

aus solchen Weinbergen geschnitten und nur eine Nacht auf

bewahrt, so entwickelt es starken‘ Fäulnisgeruch und zeigt

hohen Feuchtigkeitsgehalt. Die infolge Verfütterung des

veränderten Weinlaubes bei Rindern entstandene

Krankheit besteht in einem Magendarmleiden. Das

selbe ä.ußert sich nach O. wie folgt: Fieber über 40,0, sistiertes

Wiederkäuen, Speicheln, Zähneknirschen. Am Maul bildet sich
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riechender Schaum von stark saurer Reaktion. Zuweilen tritt

Erbrechen ein. Glucksende Magengeräusche sind vorhanden,

Tympanitis fehlt. Darmentleerungen sind vom zweiten Tage an

wässerig. Seheideneingang läßt Schwellung und Rötung

erkennen; Urin enthält stets Eiweiß. Milchsekretion wird er

heblich vermindert.

Die Saugkälber liegen meist gestreckt am Boden, vermögen

nicht einmal den Kopf zu haben. Sie verraten großes Schmerz

gefühl im Hinterleib. Der Kot zeigt dünne Konsistenz, helle

Farbe, starken Geruch und enthält unverdaute Kasei'nbröckchen.

Wird der Genuß der Milch entzogen und zur Behandlung Wismut

mit kohlensaurer Magnesia verabreicht, so erholen sich die

Kälber leicht.

Der Verfasser glaubt, daß an beiden beschriebenen Krank

heitsbildern nicht allein das Befallensein der Blätter mit

Peronospora die Schuld trägt, sondern auch die große Menge

von Kupfersulfat, die dem Weinlaub anhaftet.

Albrecht geht in seiner Besprechung vor allem des näheren

auf die vorhandene Literatur ein und stimmt mit O. überein

in der Annahme, daß es sich bei den Rindern um eine Vergiftung

mit. dem genannten Kupfersalz handelt. Schwieriger sind aber

die Erkrankungen der Kälber zu erklären. Die Ansicht, daß

diese jungen Tiere das Gift mit der Milch des Muttertieres auf

genommen haben, findet leicht Anklang, sie kann aber nicht

ohne weiteres bestätigt werden. Zur Klärung der Sache empfiehlt

A. Analysen der Milch (quantitative auf den etwaigen Kupfer

gehalt). Vielleicht findet dann auch die von O. angeführte

Behauptung mehrerer Ärzte: eine große Anzahl von Kindern

in den betreffenden Gegenden sei zur Zeit der Weinlaub

verfütterung an Kühen unter den Symptomen des Brechdurchfalles

gestorben — ihre Erklärung. J. Schmidt.

Zur Frage der Schädlichkeit von mit Bordelaiser

Brühe bespritztem Weinlaub.

Von Distriktstierarzt Ade-Weismain.

(Wochenschrift für Tierheilkunde und Viehzucht, 50. Jahrg., Nr. 37.)

Zu der Veröffentlichung von Ohlers nimmt A. Stellung

und unterzieht die Frage nach dem schädlichen Agens des mit

Kupferkalk bespritzten Weinlaubes einer erneuten Beantwortung.

Er stellt hierbei folgendes fest: Das gesunde Weinlaub an

sich vermag bei nicht einseitiger Fütterung keine schädliche

Wirkung zu entfalten. Das durch die Mycelien des parasitären

Pilzes Plasmopara (Peronospora) viticola in Zersetzung be

griffene Protoplasma bildet nachweislich toxische Stoffe. Die

Gonidienträger des Pilzes sind nicht giftig; lediglich unter Ein

wirkung des Kupfers sterben sie ab und produzieren nun ein

Fäulnisgift. Dieses gibt sich durch den am behandelten Wein

laub haftenden fauligen Geruch zu erkennen. Das Bespritzen

des Laubes mit Kupferkalk erzeugt ferner eine Vergiftung in

derselben Weise, wie es durch die Verabreichung von Kupfer

salzen geschieht. Die geschilderte Erkrankung von Kälbern

ist lediglich auf die Vergiftung mit den im Darm des Mutter

tieres gebildeten Toxinen (aus den Pflanzenblättern) zurück

zuführen. J. Schmidt.

Zur Kenntnis der Abführmittel, im besonderen der Aloö.

(Aus der medizinischen Veterinärklinik der Universität Gießen.)

Von Prof. Dr. Gmeiner.

(Deutsche tierärztl. ‘Wochenschrift 1907, Nr. 4.)

In einer umfangreichen Abhandlung bespricht Gm. die

pflanzlichen Abführmittel unterfBezugnahme auf die Forschungs

 

ergebnisse von Tschirch, Bornträger, Vieth u. a. Für den

Praktiker besonders wichtig sind die Untersuchungen Gmeiners

über die Wirksamkeit der verschiedenen Aloäsorten. Nach seinen

Beobachtungen, die er in Hunderten von Fällen machte, verdient

die Barbados-Aloä entschieden vor allen anderen Sorten, auch

vor der offizinellen Kap-Aloä vom klinischen Standpunkte aus

den Vorzug. Er verordnet:

Rp. Aloäs Barbados 30,0

Sap. kalin. venal. quant. salis ad Pilulam.

Jedesmal tritt bei einer Dosierung von 25—30 g des Mittels

ein totaler Effekt ein. Über 35 g soll man auch bei robusten

Pferden nicht hinausgehen. Unter Beobachtung eines bestimmten

diätetischen Verfahrens (12 ständiges Hungern vor der Dar

reichung des Mittels, welchem Entzug des Futters eine 24 ständige

Ernährung mit fast ausschließlicher flüssiger Nahrung wie Kleie,

Mehle usw. vorausgeht) ist diese Aloä Barbados zwecks Ent

leerung der Eingeweide bei Darmkatarrhen, Verstopfungen, nach

überstandenen Kolikanfällen bzw. zur Ableitung auf‘ den Darm das

wichtigste Abführmittel, das wir besitzen. Man bestellt die

Barbados-Aldi am zweckmäßigsten aus einer Großdrogenhandlung

und lege nachdrücklich Wert darauf, daß sie in Original

verpackung geliefert wird. Rdr.

Tagesgeschichte.

Ein gefährdeter Stand.

Von einem praktischen Tierarzte.

In Nr. 37 der B. T. W. bespricht Herr Professor Dr.

Schmaltz die Einführung der Anzeigepflicht für Brustseuche

der Pferde und äußert dabei seine persönliche Auffassung über

diese Frage. Den Ausführungen von Schmaltz ist unbedingt

beizupflichten. Endlich einmal muß energisch Front gemacht

werden seitens der nichtbeamteten Tierärzte gegen den heute

mehr wie je beliebten Grundsatz, fast alle infektiösen Krank

heiten oder solche Krankheiten, deren Ansteckungsgefahr sogar

mitunter noch zweifelhaft sein dürfte, und damit auch die prak

tischen Tierärzte unter die Kontrolle der beamteten Tierärzte

zu stellen. Wenn es dem Menschenarzt durch die Seuchengesetz

gebung gestattet ist, bei bestimmten, dabei sehr ansteckenden

und gefährlichen Krankheiten, Volksseuchen im wahren Sinne

des Wortes, nach der vorgeschriebenen Anzeige gewisse Maß

regeln selbst zu übernehmen, so muß man sich tatsächlich

wundern, weshalb man den nichtbeamteten Tierarzt von der

Mitwirkung bei der Bekämpfung und Feststellung vieler Krank

heiten geflissentlich fernhält. Es dürfte daher nicht unbillig er

scheinen, einen Vergleich zu ziehen zwischen den dem nicht

beamteten Arzt und dem nichtbeamteten Tierarzt durch die

Gesetzgebung gewährten Rechten, da die den Humanärzten durch

die Gesetze gewährleisteten Rechte den wenigsten Tier

ärzten bekannt zu sein scheinen.

In dem Reichsgesetz betr. Bekämpfung gemeingefährlicher

Krankheiten vom 30.Juni 1900 sowie den dazu erlassenen

preußischen Ausführungsbestimmungen vom 28. August 1905, ä 6,

Absatz 9, ist mit der Ermittlung und Feststellung der ersten

Fälle von Diphtherie, Körnerkrankheit und Scharlach, sofern sie

nicht von einem Arzte angezeigt sind, seiten der Polizei

behörde ein Arzt zu beauftragen. Sie kann dazu auch einen

nichtbeamteten Arzt zuziehen, doch hat sie dazu in jedem Falle
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behufs Kosteuersparnis den nächst erreichbaren Arzt zu wählen.

Bei Masern und Röteln, Krätze und bösartigem Kopfgrind be

steht die Anzeigepflicht überhaupt nicht mehr, da Schutzmaß

regeln gegen diese Krankheiten seitens der Mehrzahl der Sach

verständigen nicht mehr für erforderlich gehalten wurden.

Weiterhin hat in dem Reichsgesetz vom 30.Juni 1900 auch eine

Reihe übertragbarer Krankheiten von teilweise großer Bedeutung

keine Aufnahme gefunden, so die Influenza, Malaria, Keuchhusten,

die Maul- und Klauenseuche und die Schälblasen der Neu

geborenen. Laut ä6 Abs. 12 der preußischen Ausführungs

Bestimmuugen hat die Polizeibehörde die erforderlichen Schutz

maßregeln zu treffen, wenn Diphtherie, Körnerkrankheit und

Scharlach von dem von der Polizeibehörde ermächtigten Arzte

festgestellt sind. Die preußischen Ausführungsbestimmungen

heben also ausdrücklich hervor, daß mit der Feststellung

genannter Krankheiten ein nicht beamteter Arzt betraut

werden kann. Ist die Ermittlung und Feststellung der Krank

heit durch den behandelnden Arzt erfolgt, so brauchen weitere

Ermittlungen nicht mehr stattzufinden.

Bei bestimmten Krankheiten verlangt das Reichsgesetz die

Absonderung der Kranken sowie deren Beobachtung. Auch

hier wird auf den behandelnden Arzt erfreuliche und gebührende

Rücksicht genommen. Im ä8 der Ausführungs-Bestimmungen IIIb

darf die Überführung der an Diphtherie oder Scharlach er

krankten Kinder in ein Krankenhaus gegen den Widerspruch der

Eltern nicht stattfinden, wenn nach Ansicht des beamteten

oder des behandelnden Arztes eine ausreichende Absonderung

in der Wohnung sichergestellt ist. Hier wird die Ansicht des

behandelnden Arztes der des beamteten Arztes völlig gleich

gestellt. Die Überführung eines Kranken in ein geeignetes

Krankenhaus auch bei anderen übertragbaren Krankheiten darf

nur dann erfolgen, wenn der behandelnde Arzt dieses ohne

Schädigung der Gesundheit des Kranken für zulässig erachtet.

Sodann ist es nach dem Wortlaut der Ausführungs-Bestimmungen

Sache des beamteten Arztes, die Absonderung „in Verbindung

mit dem behandelnden Arzte durchzuführen“.

Weiterhin hat der beamtete Arzt auf Grund des ä 6 der

Ausführungs-Bestimmungen in jedem Falle, in dem er seine Er

mittlungen vornimmt, festzustellen, ob sich der Kranke in ärzt

licher Behandlung befindet und, wenn dieses der Fall, den be

handelnden Arzt von seinen Absichten, den Kranken aufzu

suchen, so zeitig in Kenntnis zu setzen, daß dieser sich

spätestens gleichzeitig mit dem beamteten Arzte in der Wohnung

des Kranken einzufinden vermag. Auch hat er den behandelnden

Arzt, soweit dieser es wünscht, zu den Untersuchungen, welche

zu den Ermittlungen über die Krankheit erforderlich sind,

namentlich auch zu einer etwa erforderlichen Leichenöfl‘nung

rechtzeitig vorher einzuladen.

Wie verhalten sich nun das Reichsgesetz über die Abwehr

und Unterdrückung von Viehseuchen und die zu deren Aus

führung ergangenen Vorschriften in bezug auf die nicht

beamteten, d. h. praktischen und bei Kommunalverwaltungen

angestellten Tierärzte?

Auf Grund des ä 2 Abs. 2 des Reichsgesetzes vom 23. 6.

1880 können „im Falle der Behinderung“ der beamteten Tier

ärzte „oder aus sonstigen dringenden Gründen“ andere appro

bierte Tierärzte zugezogen werden, um bei der Seuchen

bekämpfung mitzuwirken. In der Beyerschen Textausgabe

über die Reichsviehseuchengesetze wird dazu in Anmerkung

 

 

weiter ausgeführt, daß z. B. ein von einer Gemeinde angestellter

Tierarzt bei Ausübung staatlicher Funktionen leicht mit den

Interessen seines Anstellers in Konflikt komme und deshalb zur

Mitwirkung als beamteter Tierarzt in der Regel nicht geeignet

sei. Diesem Grundsatze kann ohne weiteres nicht stattgegeben

werden. Die hier geäußerten Bedenken trafen nur dann zu,

wenn der betreffende, von einer Kommunalbehörde angestellte

Tierarzt ein unzuverlässiger Mensch wäre. Unzuverlässige

Tierärzte kann aber die Kommunalverwaltung nicht gebrauchen.

Sie wird solche Vertreter des tierärztlichen Standes mindestens

so schnell über Bord springen lassen, wie der Staat, und auf

Grund ihrer Erfahrungen die Anforderungen an die Gewissen

haftigkeit ihrer Tierärzte nicht hinter die der staatlichen Tier

ärzte stellen. Wohl gerade so häufig wie mancher beamtete,

hat mancher in der Fleischbeschau beschäftigte, also im Kom

munaldienst stehende Tierarzt Gelegenheit, Seuchen ermitteln

und anzeigen zu müssen. Warum kommt er dann hierbei nicht

mit den Interessen seines Anstellers in Konflikt‘? Der Stand

punkt des Gesetzgebers enthält in diesem Punkte eine von den

Tierärzten der Gemeinden nicht verdiente Härte, einen unberech

tigten Vorwurf, wie solcher in der Seuchengesetzgebung der

Humaumedizin nicht vorkommt. Heute übt fast jeder praktische

Tierarzt, wenn auch oft nur in geringem Umfange, Fleisch

beschau aus, ist also im Sinne der veralteten Gesetzgebung als

befangen, als nicht einwandfrei aufzufassen und damit von der

Mitwirkung, z. B. bei der Beaufsichtigung der Märkte, aus

zuschließen. Gerade die kleineren Städte haben hierunter oft

schwer zu leiden. Es gibt manche kleineren Städte, die außer

dem Kreistierarzt nur noch einen Tierarzt besitzen. Meist ist

dieser letztere der Leiter des Schlachthofes und bei dera_„ge-‚

ringen Betrieb seiner Anlage noch als praktischer Tierarzt

tätig. Tritt nun einmal der Fall ein, daß der mit der Markt

kontrolle betraute Kreistierarzt verhindert ist —— und diese Ver

hinderung kann bei Krankheiten oft sehr lange andauern —,

so muß der Kreistierarzt aus der Nachbarstadt die Markt

kontrolle übernehmen, „da der von der Gemeinde angestellte

Tierarzt mit den Interessen seines Bestellers in Konflikt ge

raten könne“. Für die Gemeinden hat diese Handhabung den

Nachteil, daß sie außer ihrem Kreistierarzt, mit dem sie in der

Regel eine Pauschale vereinbart, dem stellvertretenden Kreis—

tierarzt des Nachbarkreises Reisekosten und Tagegelder zu

zahlen hat in einer Höhe, die zu der geringen Bedeutung der

Mä.rkte meist in keinem Verhältnisse stehen. Für die Kommunah

tierärzte aber hat die Sache den Nachteil, daß ihr Ansehen

ihrer Behörde und der Bevölkerung gegenüber leiden muß,

indem ihre Zuverlässigkeit auf Grund der Seuchengesetzgebung

in Zweifel gezogen wird. Es ist daher die Forderung zu stellen,

daß Kommunaltierärzte bei der Überwachung der Mä.rkte in

ihren Gemeinden und Verhinderung der Kreistierärzte tätig

sein dürfen, sofern ein anderer beamteter Tierarzt nicht am

Orte wohnt und sofern die Ortspolizeibehörde sie mit der stell

vertretenden Überwachung der Märkte betraut.

Weiter beschäftigt sich ä 16 des Reichsgesetzes mit dem.

nichtbeamteten Tierarzt. „In allen Fällen, in welchen dem be

amteten Tierarzt die Feststellung des Krankheitszustandes eines

verdächtigen Tieres obliegt, ist es dem Besitzer unbenommen,

auch seinerseits einen approbierten Tierarzt zu diesen Unter

suchungen zuzuziehen.“ Der unbefangene Leser merkt ohne

weiteres aus diesen wenigen Sätzen des Reichsgesetzes, daß für
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den nichtbeamteten Tierarzt nur geringe oder, besser gesagt,

gar keine Rechte abfallen, während die Menschenseuchengesetz

gebung dem praktischen Arzte außerordentliche Selbständigkeit

bei der Behandlung ansteckender Krankheiten und mancher

Seuchen gewährleistet. Während der beamtete Arzt verpflichtet

ist, vor einem nötig werdenden Besuche den behandelnden Arzt

rechtzeitig zu benachrichtigen, damit die Untersuchung des

Kranken durch den beamteten Arzt in Gegenwart des Privat

arztes stattfinden kann, ist es dem Besitzer des Tieres un

benommen, auch seinerseits einen approbierten Tierarzt zu diesen

Untersuchungen zuzuziehen. Es ist hier nur von einer Be

rechtigung des Besitzers, nicht aber von einer Verpflichtung des

beamteten Tierarztes dem Privattierarzt gegenüber die Rede.

Der Kreistierarzt braucht sich um den Privattierarzt nicht zu

kümmern, es ist eben Sache des Besitzers, seinen Tierarzt

zu der Untersuchung zuzuziehen. In der Humanmedizin genügt

es bei so und so vielen ansteckenden Krankheiten, daß der be

handelnde Arzt die Polizeibehörde benachrichtigt, die alsdann

ihre besonderen Maßnahmen trifft, ohne daß der beamtete Arzt

etwas mit der Sache zu tun hat. Stellt aber ein praktischer

Tierarzt eine oft harmlose Krankheit, wie Urticaria der Schweine,

fest, so setzt sofort ein anderer, sagen wir nicht so feiner,

mehr dem Tierarzt angepaßter Apparat ein. Angenommen, der

als Fleischbeschauer tätige Tierarzt stellt bei einem Schweine

Urticaria fest und die Anzeige wird vorschriftsmäßig erstattet.

Der beamtete Tierarzt hat die Diagnose nachzuprüfen bzw. zu

bestätigen und erst jetzt H mitunter vergehen trotz der mehr

oder weniger großen Mäßigkeit des Falles viele Tage darüber —

werden die gesetzlich vorgeschriebenen Maßnahmen durch

geführt. Mit Absicht habe ich eine Krankheit herausgerissen,

die jeder Laienfleischbeschauer, die fast jeder Landwirt kennt.

Warum muß der beamtete Tierarzt diese Diagnose nachprüfen,

wenn der betreffende Privat- oder Schlachthoftierarzt dieselbe

festgestellt hat? Ist Urticaria der Schweine eine Krankheit von

der Bedeutung etwa des menschlichen Scharlachs, bei deren

Behandlung und Bekämpfung nur der behandelnde Arzt mit

zusprechen hat? Macht es einen guten Eindruck auf den Besitzer,

wenn in so und so vielen Krankheitsfällen mitunter recht harm

loser Natur —— ich erinnere an die chronische Form der

Schweineseuche — der Kreistierarzt zitiert werden muß, um

die von dem betreffenden Tierarzt gestellte Diagnose zu be

stätigen? Sind die praktischen Tierärzte weniger zuverlässig

als die praktischen Ärzte? Ist der als Fleischbeschauer an

gestellte Tierarzt nicht zuverlässig und nicht fachwissen

schaftlich gebildet genug, um eine Diagnose wie Backstein

blattern zu stellen, ohne daß ihm der beamtete Tierarzt zu

Leibe rückt? Schreiber dieses ist ein Fall bekannt geworden,

in dem der zufällig anwesende Kreistierarzt bei einem ge

schlachteten Schweine Backsteinblattern erkennen bzw. den

Verdacht derselben absolut ausgesprochen haben wollte, trotzdem

die wenigen vorhandenen strichförmigen Rötungen mit Backstein

blattern nicht die entfernteste Ähnlichkeit hatten, trotzdem

intra vitam bei dem unsauberen Borstentier Läuse in legi'onen

haftem Aufmarsch festgestellt waren, die bei dem Tiere

erklärlicherweise ein fortwährendes Juckgefühl erzeugt hatten.

Heutzutage sind auch die Schweine nicht mehr so dumm. Sie

denken: „Wen’s juckt, der kratze sich“ und kratzen sich in

eventuellen Fällen auch auf die Gefahr hin, daß sie in Kollisionen

mit dem Seuchengesetz geraten. Seitens des «betreffenden

‘ hingewiesen wurde.

 

Kollegen wurde lebhafter Einspruch erhoben, indem auf die

blutgierigen Pediculi als Ursache der vermeintlichen Urticaria

Nebenher sei bemerkt, daß die Einsendung

der verdächtigen Hautstücke an eine Preußische Tierärztliche

Hochschule erfolgte und in dem betreffenden Institut die Ab

wesenheit der Urticaria festgestellt wurde. Wäre indessen der

Einspruch in nicht so energischer Weise zugunsten des vier

fiißigen Klienten erfolgt, so wäre mit Bestimmtheit dem armen

Bauern der Stall gesperrt worden und er hätte die Nutzanwendung

aus dem Spruche ziehen können: „Blinder Eifer schadet nur.“

Allerdings hätte er in diesem Falle dem Bauern, nicht aber dem

optimistischen Diagnostiker Schaden gebracht. Bei diesem

Beispiel mag es sein Bewenden haben.

Bedauerlich ist es weiterhin, daß immer noch nicht die

drakonischen Vorschriften bei der Bekämpfung der chronischen

Form der Schweineseuche aufgehoben sind (soeben _qr.srhehm;

sie/u‘ S. 187. I). IBM/J. Noch nie wurde diese Krankheit

veterinärpolizeilich zum Stillstand gebracht. Es wäre die

höchste Zeit, daß endlich mildere Bestimmungen über die

Bekämpfung dieser Krankheit erlassen und die Ausführung

der zu erlassenden Bestimmungen wie bei so vielen an

steckenden Krankheiten der Menschen analogerweise dem be—

treffenden Tierarzt übertragen würden, gleichwie es völlig über

flüssig ist, die chronische Form der Schweinesenche, falls dieselbe

durch einen Tierarzt bei der Fleischbeschau festgestellt ist,

durch den Kreistierarzt nachkontrollieren zu lassen. Ist ein

Tierarzt nicht imstande, die Schweineseuche zu erkennen, so‘

sollte ihm das Patent entzogen werden. Deshalb fort mit der

beschämenden Nachprüfung! t .

Nun soll auch noch die Lungenentzündung der Pferde ans

zeigepflichtig werden! Da wird ja der Händler und größere

Fnhrwerksbesitzer, der sich einen anderen Tierarzt erkürt, den

beamteten Tierarzt überhaupt nicht mehr los, wenn er bei jedem

Falle von Druse oder Pneumonie den beamteten Tierarzt im

Stalle hat. Schließlich denkt auch der konservativste Besitzer:

Was brauche ich den sonst so tüchtigen Tierarzt so und so,

wenn ich doch immer den beamteten Tierarzt auf dem Halse

habe. Der Besitzer will eben für gewöhnlich mit einem.und

zwar seinem Vertrauenstierarzt zu tun haben, genau wie die

Familie mit ihrem Hausarzt. Käme hier bei jeder Gelegenheit

der Kreisarzt dazwischen, so wäre das meist zwischen Familie

und Arzt bestehende vertrauliche und dabei wohltuende Ver

hältnis gelöst. Nicht anders ist dieses in der Veterinärmedizin.

Und nun das Kapitel der Notschlachtungen! In den Aus

führungsbestimmungen des Fleischbeschaugesetzes vom 20. März

1903, I, lautet der erste Satz des ä 7 folgendermaßen: „Es ist

zulässig, approbierte Tierärzte zu Stellvertretern der Beschauer

für bestimmte Fälle zu bestellen, beispielsweise für die Unter

suchung solcher Tiere, zu deren Behandlung sie zugezogen

werden.“ Zahlreiche Fälle sind mir bekannt geworden, in denen

man den praktischen Tierärzten dieses Recht erschwert, wo

dieses Recht nur beamteten Tierärzten ohne weiteres zugestanden

ist. Hätten die Privattierärzte etwas auf dem Kerbholze, so

wäre nichts dagegen zu sagen. Dem unbefangenen Leser aber

scheint oft ein den praktischen Tierärzten nicht günstiges Prinzip

in der Sache zu liegen. ' '

Wie wird es werden, wenn der Verkehr mit Milch eine ge

setzliche Regelung erfährt? Von dem Landwirtschaftsministerlum

ist bereits im Jahre 1906 den Oberpräsidenten ein Entwurf von
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Grundsätzen für die Regelung des Verkehrs mit Kuhmilch zur

Begutachtung überwiesen. In diesem Entwurf heißt es unter

III, Kontrollvorschriften:

4. Die Milchgewinnung ist der dauernden Kontrolle durch

den beamteten Tierarzt zu unterstellen. Derselbe muß jederzeit

befugt sein, die Ställe, die Milchkühl- und Aufbewahrungsräume

und Futterräume zu besichtigen, die Milchkühe zu untersuchen

und die Listen einzusehen. Desgleichen ist dem Kreisarzt jeder

zeit die Besichtigung dieser Räume, sowie die Untersuchung

der mit der Pflege der Milchtiere beauftragten Personen zu

gestatten.

Anßerordentlich bedauerlich im Interesse des praktischen

Tierarztes würde es sein, wenn dieser Passus Gesetz werden

sollte. Wiederum hätte der Besitzer meist mit zwei Tierärzten,

dem beamteten und Privattierarzt, die überdies nicht immer auf

vertrautem Fuße leben sollen, zu tun. Wird er nicht oft, um

Unannehmlichkeiten aus dem Wege zu gehen, der Not ge

horchend, dem beamteten Tierarzt die Praxis übertragen? Es

muß und soll genügen, wenn der Landwirt zur Überwachung

seines Milchviehbestandes einen von ihm erwählten approbierten

Tierarzt als Sachverständigen zur Seite hat. Damit aber eine

Kontrolle stattfinden kann, so soll diese nach ähnlichen Grund

sätzen mit denen des Fleischbeschaugesetzes den Departements

tierärzten, aber nicht den Kreistierärzten, die ja doch meist

direkte Konkurrenten der praktischen Tierärzte sind, übertragen

werden. Voraussetzung ist hierbei natürlich, daß der Depar

tementstierarzt Privatpraxis nicht betreiben darf, weder selbst,

noch durch von ihm angestellte Assistenten. Oder ist es richtig,

einem Konkurrenten oder sagen wir vornehmer Mitbewerber ge

wissermaßen die Oberaufsicht, das Wohl und Wehe des Besitzers

zu übertragen in Beständen, in denen sonst ein anderer, ein

schlichter Privattierarzt, das tierärztliche Szepter schwingt‘?

Wird man den Apothekenbesitzer des gleichen Ortes zum Revisor

seines Konkurrenten bestellen? Nein, niemals, und zwar aus sehr

gewichtigen, jedem Unbefangenen ohne weiteres einleuchtenden

Gründen. Wenn in dem gleichen Entwurf auch von dem be

amteten Arzt die Rede ist, so kann uns das gleich sein, denn

dieser hat mit dem Milchviehbestande nichts zu tun. Es ist

aber kein Grund einzusehen, warum nicht dem Hausarzt des

betr. Besitzers das gleiche Recht der Überwachung des Stall

personals übertragen werden soll.

Der nnbefangene Beurteiler wird aus der Gegenüberstellung

der dem praktischen Arzte und der dem praktischen Tierarzte

durch das Gesetz gewährten Rechte ohne weiteres herausfinden,

daß sich die praktischen Ärzte keineswegs zu beklagen haben,

während die nichtbeamteten Tierärzte in außerordentlich vielen

Fällen in der freien Entfaltung ihrer Kräfte in ihrem und der

Besitzer Interesse gehemmt sind. Ist es nicht bedauerlich, daß

der beamtete Tierarzt nicht verpflichtet ist, den behandelnden

Tierarzt von seiner Absicht, einen Viehbestand zu untersuchen,

zu benachrichtigen und zwar so zeitig, daß dieser sich mit

dem beamteten Tierarzt gleichzeitig in der Stallung einzufinden

vermag? Würde ein solches Arbeiten nicht einen ganz andern

Eindruck auf Land und Leute machen als das heute beliebte?

Warum nur hat der Arzt gesetzlichen Anspruch darauf, auf

seinen Wunsch zu erforderlichen Leichenötfnungen und Kranken

nntersuchungen eingeladen zu werden, wäre das analoge Ver

fahren nicht auch in der Tierheilkunde angezeigt?

 
man glaubt. Das Ansehen des ärztlichen Standes macht der

praktische Arzt, nicht der beamtete aus. Bei der großen Zahl

der praktischen gegenüber den beamteten Ärzten verschwinden

letztere dem großen Publikum gegenüber. Die eigentliche

Rolle in der Medizin spielt der praktische Arzt, und zwar mit

Recht. Die Folge davon ist auch die, daß diesem Stande ein

so hohes Ansehen und reicher gesetzlicher Schutz zu teil ge

worden ist. Nicht wenig mögen dazu außer der Tüchtigkeit

und Ehrenhaftigkeit der Ärzte auch die Ärztekammern bei

getragen haben. Kollisionen zwischen beamteten und praktischen

Ärzten sind infolge der humaneren Gesetzgebung bei diesen

Ärztegruppen weit mehr ausgeschlossen und zu vermeiden als

bei uns, da die dienstliche Berührung eine weit geringere ist.

Eine nicht geringere Rolle zum Besten des ganzen Standes

sollte der praktische Tierarzt spielen, er, dem die vornehmste

Aufgabe der Tierheilkunde, die kranken Tiere zu heilen, zuteil

ward und dessen Ansehen in ländlichen und tierbesitzenden

Kreisen bisher ein dem der praktischen Ärzte analoges, be

deutendes war. Auch dankt die gesamte Tierheilkunde ihren

heutigen Ausbau in allererster Linie dem Streben und der

Tüchtigkeit der praktischen Tierärzte, die dafür durch geeignete

Erweiterung ihrer heute so eng begrenzten Rechte am schönsten

belohnt würden. Die Berufsfreudigkeit manch eines tüchtigen,

wackeren Kollegen ist dahin, seine Klagen decken sich mit den

eben angeführten. Er fühlt sich in seinem Fortkommen be

hindert durch das Bestreben, überall zwischen ihn und den

Besitzer den beamteten Tierarzt einzukeilen. Hätte letzterer

mit Praxis nichts zu tun, stände er unabhängiger da, so würde

manches anders sein können. So aber ist zum Schaden des

Ansehens des gesamten tierärztlichen Standes der S(3h0iI\-» der

Objektivität nicht genügend gewahrt. Der Besitzer wird, wenn

er bei jeder Lungenentzündung eines Pferdes oder dem Verdacht

derselben —— und wo ließe sich ein solcher Verdacht nicht

rechtfertigen —— den Kreistierarzt als ungebetenen Gast in

seinem Stalle dulden muß, diesen in das Land wünschen, wo

der Pfefl’er wächst, und diesem Herzenswunsch wird sich der

verärgerte praktische Tierarzt anschließen, falls ihm jede

Ellenbogenfreiheit genommen wird. Daß ein unerquicklicher

Zustand besteht, läßt sich kaum wegdisputieren. Ändert sich

dies nicht, so könnte unser ganzer Stand noch schweren

Schaden leiden, insonderheit wäre wohl zu befürchten,

daß die Zahl der Veterinärstudierenden noch mehr zurückginge

wie bereits heute. Wären die bedauerlichen Zustände, die den

Stand der praktischen Tierärzte von dem der nichtbeamteten

Ärzte so ungeheuer weit trennen, und unsere gering zugemessenen

Rechte, denen gewaltige Pflichten gegenüberstehen, allgemein

in den Kreisen, die den Hochschulen die Studenten liefern,

bekannt, die Zahl der Veterinärstudenten würde auf ein Minimum

herabsinken. Ob aber den Landwirten und sonstigen Tier

besitzern damit gedient wäre, wenn der Stand der praktischen

Tierärzte begraben würde? Ich glaube wohl kaum. Man

denke immer daran, daß das, was drüben der praktische Arzt

ist, bei uns der praktische Tierarzt sein sollte. Wenn aber

die heute beliebte Zwischenstellung unseres gefährdeten, privat

tierärztlichen Standes noch länger andauern sollte, so wird es

wohl in absehbarer Zeit nur noch Kreistierärzte, Schlachthof

tierärzte und Militärveterinäre geben und der Tierbesitzer mag

sich alsdann wieder an’ den dann gottlob wohl noch vor

Die Lösung aller dieser Fragen ist vielleicht einfacher als , handenen Kurpfuscher wenden.
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Verein beamteter Tierärzte Preußens.

Bericht über die 6. Plenarversammlung am l. und 2. Dezember I906.

(Schluß).

Punkt 6 der Tagesordnung:

Dle veterlnlrpellzelllche Bekämpfung der lnfluenza der Pferde

wird unter der Zustimmung der Versammlung von der Tagesordnung

abgesetzt.

Zu Punkt 7 der Tagesordnung:

Begründung eines Unterstützunuefonds

schlägt der Referent Veterinärrat Kieckhä.fer vor, daß jedes

Vereinsmitglied100 (einhundert) Mark bar einzahlen solle. Aus den

Zinsen des so aufgebrachten Kapitals von etwa 35 bis 40000 Mark

sollen dann in besonderen Notfällen Unterstützungen gewährt werden.

Bischoff-Falkenberg O.-S. beantragt, die definitive Begründung

einer Unterstützungskasse für die Hinterbliebenen lediglich beamteter

Tierärzte noch hinauszuschieben und abzuwarten, was in dieser

Beziehung die Tierärztekammern nach dem Vorschlage des Branden

burger Vereins bringen würden. Da die Einrichtung der Kammern

noch Zukunftsmusik sei und in weiter Ferne liege, jedoch sofort

etwas Positives geschehen müsse, um den bereits eingegangenen

Verpflichtungen nachzukommen, formuliert er seinen Antrag dahin:

Statt wie bisher in jedem Einzelfalle Sammlungen für

unterstützungsbedürftige Hinterbliebene beamteter Tierärzte zu

veranstalten, ist ein Unterstützungsfonds mit einem jährlichen Beitrag

von 3 Mark pro Mitglied vorläufig zu begründen.

Der Antrag wird angenommen. Damit ist der Antrag des

Referenten abgelehnt.

Vor der Erledigung des letzten Punktes der Tagesordnung

Neuwahl des Vorstandes

erklärt der Vorsitzende, daß von den derzeitigen Vorstandsmitgliedern

keines wieder ein Amt im Vorstand annehmen würde und bittet,

sofort neue Herren zu wählen. Darauf tritt eine viertelstündige

Pause ein, während der die Vertrauensmänner des Vereins zu einer

Besprechung zusammentraten.

Nach Wiedereröffnung der Sitzung wurden durch schriftliche

Abstimmung im„ersten..Wahlgang der Vorsitzende für sich allein,

im zweiten Wahlgang die übrigen fünf Vorstandsmitglicder gewählt.

Von 65 für die Wahl des Vorsitzenden abgegebenen Stimmen fielen

56 auf Professor Dr. Peter-Angermünde. Derselbe nimmt die auf

ihn gefallene Wahl dankend an.

Im zweiten Wahlgange wurden Bischoff-Falkenberg O.-S.,

Rust - Breslau, Nutt - Brakel, Ziegenbein - Oschersleben und

Dr. Bartels-Colmar i. Posen gewählt. Die Gewählten bis auf

Nutt-Brakel, der nicht anwesend war, nehmen die Wahl an. (N utt

hat nachträglich ebenfalls angenommen.)

Die sofort innerhalb des Vorstandes vorgenommene Verteilung

der Vorstandsämter ergab folgende Zusammensetzung des neu

gewählten Vorstandes:

Prof. Dr. Peter-Angermünde, Vorsitzender.

Rust-Breslau, 1. stellvertretender Vorsitzender.

Nutt-Brakel, 2. stellvertretender Vorsitzender.

Bischoff-Falkenberg O.-S., Schriftführer.

Dr. Bartels-Colmar i. P.‚ stellvertretender Schriftführer.

Veterinärrat Z i e g e n b e i n - Oschersleben, Kassenführer.

Prof. Dr. Peter übernimmt hierauf die Leitung der Sitzung.

Eine Reihe von Kollegen, die ihre Aufnahme in den V. b. T. PI‘.

nachgesucht hatten, werden einstimmig aufgenommen.

Nachdem der neugewählte Vorsitzende dem scheidenden Vor

stande den Dank des Vereins für seine Mühewaltung ausgesprochen

hatte, wurde die Sitzung gegen 43/, Uhr nachmittags geschlossen.

Bereits um 5 Uhr fand im Ratssaal des Kaiserkellers das Diner

unter dankenswerter Beteiligung einiger Damen ‘statt.

Das Kaiserhoch brachte Prof. Dr. Peter-Angermünde aus.

Den Damen und den Gästen weihte Rust-Breslau sein Glas.

Am nächsten Tage, vormittags 11 Uhr, fanden sich fast voll

zäblig die anwesenden Mitglieder und eine Anzahl geladener

Kollegen in der Wutschutzabteilung des Königlichen Instituts für

Infektionskrankheiten zusammen, um den mit zahlreichen instruk—

tiven Demonstrationen bereicherten, hochinteressanten Vortrag des

Dirigenten der Wntschutzabteilung, Herrn Dr. Lentz, über die

Tollwutdiagnose im Laboratorium zu hören.

 

Nach dem freundlichst zur Verfügung gestellten Manuskript

äußerte sich der Vortragende zur Sache wie folgt:

Dle Tollwutdiaqnose Im Laboratorium.

Bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts hinein war die Toll—

Wut über ganz Deutschland verbreitet. Noch 1851 trat sie sehr

heftig in Hamburg, 1852 in Berlin unter den Hunden auf. Seitdem

ist sie Dank den energischen behördlichen Maßnahmen, die zu

ihrer Bekämpfung und Unterdrückung zur Durchführung kamen, in

Deutschland immer mehr zurückgegangen und heute in vielen

Gegenden unseres Vaterlandes nur noch dem Namen nach bekannt.

Immerhin tritt sie noch alljährlich in den an der russischen

und österreichischen Grenze gelegenen Kreisen Preußens, Sachsens

und Bayerns auf, sowie ferner in einigen Kreisen Hinterpommerns,

einem Teile Thüringens, dessen Mittelpunkt das Herzogtum Gotha

bildet, und in dem rheinisch-westfälischen Industriegebiet, von wo

aus sich die Krankheit seit dem Jahre 1903 nach Süden über Teile

der Rheinprovinz, von Hessen-Nassau und die angrenzenden

bayrischen Kreise ausgebreitet hat. Hauptsächlich der Bildung

dieses letzterwähnten Herdes ist es wohl zuzuschreiben, daß die

Zahl der Tollwuterkrankungen unter den Tieren, insbesondere den

Hunden, sowie die der Verletzungen von Menschen durch tollwut

erkrankte Tiere in den letzten Jahren zugenommen hat. Dies

kommt auch in den Zahlen der der hiesigen Wutschutzabteilung

zur Schutzimpfung überwiesenen Personen und der zur Sicherung

der Tollwutdiagnose hierher übersandten Tierköpfe zum Ausdruck.

Im laufenden Jahre ist indessen wieder eine erfreuliche Abnahme

der Tollwut in Deutschland zu verzeichnen.

Welche wirtschaftlichen Schäden die Krankheit immer noch in

Deutschland verursacht, erhellt aus der Tatsache, daß in dem

löjährigen Zeitraum von 1886-1901 im Deutschen Reiche außer

9069 Hunden, 1664 Rinder, 191 Schafe, 175 Schweine, 110 Pferde,

79 Katzen und 16 Ziegen der Krankheit zum Opfer fielen. Die

Zahl der an Tollwut erkrankten und gestorbenen Menschen betrug

in den letzten 10 Jahren im Durchschnitt alljährlich 10. Vergegen

wärtigen wir uns, daß nahezujeder, bei dem die Tollwuterkrankung

zum Ausbruch kommt, rettungslos dem Tode verfallen ist, und in

den wenigen Tagen seiner Krankheit die entsetzlichsten körper

lichen und seelischen Schmerzen bei meist vollkommen klarem

Bewußtsein zu erdulden hat, so rechtfertigt schon ganz allein

dieser Umstand, abgesehen von den wirtschaftlichen Verlusten, die,

wie oben erwähnt, durch die Krankheit verursacht werden, die

Forderung, daß mit allen Mitteln die gänzliche Unterdrückung der

Tollwut angestrebt werden muß.

Dieser berechtigten Forderung haben die Reichsbehörden da

durch Rechnnng getragen, daß sie in das Viehseuchcngesetz vom

23. Juni 1880 und 1. Mai 1894 Bestimmungen aufgenommen haben,

welche auf die Verhinderung einer Ausbreitung und die Unter

drückung der Tollwut hinzielen.

Ebenso hat der preußische Staat zur möglichsten Verhütung

des Ausbruchs der Krankheit bei von tollwutkranken Tieren ge

bissenen Menschen im Jahre 1898 die Wutschutzabteilung beim

Kgl. Institut für Infektionskrankheiten in Berlin und im Sommer

dieses Jahres diejenige beim Hygienischen Institut in Breslau ein

gerichtet. Aufgabe dieser Abteilungen ist es in erster Linie, an

von wutkranken Tieren verletzten Menschen die Pasteursohe

Wutschutzimpfung auszuführen; außerdem aber in allen den Fällen,

in welchen von tollwutkranken und -verdächtigen Tieren Menschen

verletzt werden sind, sowie in solchen Fällen, in welchen zwar

Menschen nicht verletzt werden sind, in denen jedoch durch die

Sektion des kranken Tieres der Tollwutverdacht nicht genügend

gesichert werden konnte, durch die Untersuchung des Gehirns des

betreffenden Tieres die Diagnose zu sichern.

Die beamteten Tierärzte sind in erster Linie dazu berufen, die

für die Bekämpfung der Tollwut und die Durchführung der Be

stimmungen des Reichsviehsenchengesetzes nötigen Unterlagen

durch Feststellung der Tollwut bei den der Krankheit verdächtigen

Tieren zu schaffen.

Wertvolle Anhaltspunkte für die Diagnose ergibt ja bereits die

klinische Beobachtung des Tieres. Die mangelnde Freßlust, die

Neigung, unverdauliche Dinge zu verschlucken, die Sucht zum Ent

weichen, die blinde Beißwut, beim Hunde die ganz charakteristische
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heiser-heulende Stimme, ferner die Lähmungen, die gewöhnlich am

Unterkiefer beginnend, sich dann auf die hinteren, später auch auf

die vorderen Extremitäten und den ganzen Körper erstreckend

schließlichden Tod des Tieres herbeiführen, sind in ihrer Mehrzahl

‘so sichere Zeichen der Tollwut, daß bereits aus ihnen die Diagnose

gestellt werden kann.

Andererseits läßt die Beobachtung, daß ein auf Grund einiger

unsicherer Symptome für tollwutverdächtig gehaltenes Tier nicht

unter den charakteristischen Krankheitszeichen verendet, sondern

nach vorübergehendem Kranksein wieder gesund wird, die Diagnose

Tollwut ausschließen.

Leider werden die Tiere aber meist'schon beim ersten Auf

dämmern des Tollwutverdachtes erschlagen, und so die unter Um

ständen so wertvolle Beobachtung unmöglich gemacht.

Weit weniger sichere Schlüsse gestattet der pathologisch

anatomische Befund bei der Sektion. Das einzige mit hinreichender

Sicherheit für Tollwut sprechende Symptom ist hier der Befund

‚ massenhafter unverdaulicher Dinge im Magen und Dünndarm, wie

Holz, Stroh, Steine, Erde, Haare u. a. Aber dieses Symptom findet

sich nur in etwa 60 Proz. der Fälle, während die übrigen bei

Leichen wutverendeter Tiere gefundenen Veränderungen, wie starke

Abmagerung, Blutungen auf der Höhe der Schleimhautfalten von

Magen und Darm sowie im Gehirn, Hyperä‚mie der Hirnhäute und

parenchymatöse Schwellung der inneren Organe sich auch bei zahl

reichen anderen Krankheiten finden. Ja gar‘ nicht so selten fehlen

auch ‘diese Zeichen, so daß der Sektionsbefund ein gänzlich negativer

sein kann. Ein schwerer Fehler wäre es, auf einen solchen negativen

Befund hin Tollwut ausschließen zu wollen. Das lehren zwei Fälle,

die mir in den letzten drei Monaten hier vorgekommen sind, und

die ich kurz mitteilen möchte.

In dem ersten sandte ein Amtsvorsteher einen Hundekopf-an

die hiesige ‘Wutschutzabteilung mit der Angabe, daß der Hund

wegen Tollwutverdachts getötet worden sei. Die mikroskopische

Untersuchung des bereits in Fäulnis übergegangenen Gehirns ließ

keinen sicheren Schluß zu, und es wurden drei Kaninchen geimpft.

Am folgenden Tage traf ein Schreiben des Stellvertreters des zu

ständigen beamteten Tierarztes ein mit der Mitteilung, daß die

Impfung von Kaninchen nicht nötig sei, da der Hund sicher nicht

an Tollwut gelitten habe. Vier Wochen später gingen die drei

Kaninchen an sicherer Tollwut ein, und eine von dem Hunde ge

bissene Frau konnte auf die Meldung des Untersuchungsergebnisses

zur Schutzimpfung geschickt werden.

In dem zweiten Falle war ein junges Mädchen von einer Katze

gebissen werden. Die Katze wurde getötet und der in der Stadt

befindlichen tierärztllchen Hochschule zur Untersuchung übergeben.

-Von hier wurde dem Mädchen die Auskunft zuteil, daß nach dem

Sektionsergebnis die Katze nicht an Tollwut gelitten habe. 14 Tage

später bekam das Mädchen jedoch die Nachricht, daß Kaninchen,

die zur Vorsicht mit dem Gehirn der Katze geimpft worden waren,

an Tollwut verendet seien. Gleichzeitig erhielt es die Aufforderung,

sich zur Schutzimpfung nach Berlin zu begeben.

Die beiden Fälle sind eine eindringliche Warnung davor, auf

einen negativen Sektionsbefund hin den durch die klinischen

Symptome erweckten Tollwutverdacht fallen zu lassen. Letzteres

darf nur dann geschehen, wenn der Sektionsbefund mit Sicherheit

das Bestehen einer anderen Krankheit bei dem Tiere ergibt, durch

die dessen Benehmen und die bei ihm beobachteten Krankheits

erscheinungen eine völlig einwandfreie Erklärung finden. '

Deshalb schreibt auch der Ministerialerlaß vom 10. Juli 1899

vor, daß in allen Fällen, in denen die Untersuchung des Tieres

keine völlige Klarheit geschaffen hat, der Kopf samt den beiden

obersten Halswirbeln in Sublimattücher gewickelt und in Feuchtig

keit anfsaugendem Material verpackt als Eilsendung der hiesigen

Wutschutzabteilung überwiesen wird.

Hier wird sofort die mikroskopische Untersuchung des Gehirns

vorgenommen und nötigenfalls auch die diagnostische Impfung von

Kaninchen ausgeführt.

Früher kannte man von den durch die Tollwut hervorgerufenen

feineren histologischen Veränderungen im Zentralnervensystem nur

die thrombotische Verstopfung kleiner Gefäße, die zu Blutungen

Veranlassung gab, ferner die Anhäufung hyaliner Schollen in den

 

Ganglienzellen und endlich die kleinzelligen Infiltrationen um die

Ganglienzellen herum, die Babes als Wutknötchen bezeichnete.

Da sich derartige Veränderungen an den gleichen Stellen des

Zentralnervensystems auch bei anderen Krankheiten, zum Teil

sogar als einfache Alterserscheinungen fanden, so hatte ihr Befund

nur relativen Wert und. konnte zu einer Sicherstellung der Diagnose

allein nicht genügen.

Im Jahre 1903 machte dann Negri die Mitteilung, daß es ihm

gelungen sei, bei an Tollwut verendeten Hunden regelmäßig durch

Anwendung bestimmter Färbungen in den Ganglienzellen des Zentral

nervensystems eigenartige Einlagerungen nachzuweisen, die bei

keiner anderen Krankheit vorkämen und die er deshalb für etwas

der Wut eigentümliches, ja für den Erreger der Wut ansehen

müsse. Sein Befund wurde alsdann von "erschiedenen Seiten be

stätigt 1md auch in der hiesigen Wutscbutzabteilung wurden diese

Gebilde, die heute allgemein unter der Bezeichnung der „Negrischen

Körperchen“ bekannt sind, nachgewiesen.

Die Negrischen Körperchen sind runde, ovale oder birnförmige

Gebilde, die — und das ist als Charakteristikum zu beachten —

im Innern der großen Ganglienzellen oder in Ganglienzellenfortsätzen

gelagert sind. Ihre Größe schwankt zwischen 1 und 27 (z. Die

größten Formen findet man bei künstlich mit Straßenwut infizierten

Hunden, sehr große auch bei der natürlichen Wut der Hunde,

während bei der gleichen Erkrankung des Menschen in der Regel

nur kleine und mittlere Formen bis zu 7 ‚u, bei Kaninchen meist

nur kleine, bis zu 3 y Größe vorkommen. Auch bei der Passage

wut finden sie sich, in der Regel jedoch sehr spärlich und nur in

kleinen Formen von 1—2 n Größe.

Bei Anwendung bestimmter Färbungen, so der von Negri

empfohlenen Mannschen Eosin-Methylenblau- oder einer Eosin

Methylenblau-Färbung nehmen die Negrischen Körperchen die

rote Farbe an, während die Zelle und der Zellkern hellblau, das

Kernkörperchen blaurot bzw. schwarzblau erscheint. Die Stnrktur

des Körperchens ist nicht gleichmäßig, vielmehr erkennt man in

ihm rundliche ungefärbte Zonen, die den Eindruck von Vakuolen

machen. ‚Bei den größeren Gebilden liegt gewöhnlich eine größere

Vakuole in der Mitte, und um sie herum gruppieren sich eine

Anzahl kleinerer Vakuolen; die kleineren Körperchen zeigen nur

eine oder zwei kleine Vakuolen.

Negri zeigte dann durch Färbung mit Eosin-Eisenhämatoxylin,

daß es sich bei diesen vakuolären Einschlüssen nicht um Hohl

räume handle, sondern um eine färbbare Substanz, die das Eisen

hümatoxylin annahm. Mir ist es mit Hilfe einer der Gramschen

Methode nachgebildeten Färbungsmethode gleichfalls gelungen,

diese Innenkörperchen zu färben, und zwar nehmen sie bei Ver

wendung von Methylenblau zu dieser Färbung einen tief blau

schwarzen Ton an. Sie stellen sich so als teils ring-, teils stätbchem

und kugelförmige Gebilde dar.

Die Negrischen Körperchen finden sich in den großen Ganglien

zollen des Gehirns, Rilckenmarks, der Spiual- und sympathischen

Ganglien und im Ganglion Gasseri. Ihr bevorzugter Sitz sind

jedoch die großen (langlienzellen des Ammonshorns, und zwar be

sonders an der Stelle, an welcher die Fimbria sich bogenförmig in

das Ammonshorn einschlägt. Hier finden sie sich häufig in großer

Zahl, während sie an den anderen Fundorten stets nur spärlich

vorhanden sind.

Auch im ungefärbten Präparat kann man die Negrischen

Körperchen auffinden, doch ist ihr Nachweis da schwierig. Mit

Hilfe der Schnelleinbettung nach Henke-Teller mittelst Azeton

und Paraffin sind wir jetzt imstande, innerhalb drei Stunden nach

Eintreffen des Kopfes einen gutgefärbten Schnitt herzustellen, so daß

der geringe Zeitverlust, den die Anfertigung des Schnittes ver

ursacht, durch die Leichtigkeit und Sicherheit des Auffindens der

Körperchen im Schnitt reichlich wett gemacht wird.

Die Frage nach der Natur der Negrischen Körperchen ist

noch nicht klargestellt worden. Negri selbst und mit ihm einige

andere Untersucher wollten in den Gebilden den Erreger der Wut

sehen und hielten die Körperchen für Protozoen. Die Innen

körperchen hält Negri für Sporen, aus denen neue Parasiten sich

entwickeln können. Andere glauben, daß der eigentliche Tollwut

crreger in den Negrischen Körperchen enthalten ist.
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Gewiß lag ja der Gedanke, ‘in den Körpcrchen die Erreger der

Krankheit zu sehen, sehr nahe. Ihr regelmäßiges Vorkommen bei

Wut und ihr Fehlen bei anderen Krankheiten, ihr Sitz im Zentral

nervensystem, das ja in allererster Linie bei der Wut ergriffen ist,

der Besitz einer Innenstruktur und das Vermögen, sich der Form

der Zelle anpassen zu können, können‘ als Stütze der Ansieht

Negris angeführt werden. .

Doch sprechen auch eine ganze Reihe gewichtiger Momente

gegen ihre parasitäre Natur: zunächst das Fehlen der Negrischen

Körper in sicher virulentem Material, z. B. dem Speichel, den

Speicheldrüsen und den peripheren Nerven. Ferner die Filtrier

barkeit des Wutcrrcgers durch gewisse bakteriendichtc Filter,

welche Keime zurückhalten, deren Durchmesser nur einige Zehntel

des Durchmessers der Negrischen Körperchen beträgt. Sodann

ihre Verteilung im Zentralnervensystem, vor allem ihre verhältnis

mäßig geringe Zahl in der so hoch infektiösen Hirnrinde. Ihr Fehlen

zu einer Zeit, in‘ der das Gehirn des Tieres bereits hochinfektiös

ist, wofür ich erst kürzlich einen recht interessanten Beleg erhielt:

Ein Hund war fünf Tage, nachdem er von einem tollwut

kranken Hunde gebissen werden war, getötet werden; der Kreis

tierarzt sandte den Kopf des Hundes an die hiesige Wutsehutz—

abteilung. Neg‘rische Körperchen konnten trotz eingehenden

Suchens nicht gefunden werden. Drei Kaninchen, welche mitdem

Gehirn intramuskulär geimpft wurden, starben am 10., 12. und

13. Tage nach der Impfung unter ausgesprochenen Wutsymptomen.

- Ferner sprechen gegen die Annahme, daß die Negrischen

Körperchen die Erreger der Tollwut seien, zwei Beobachtungen,

die man immer wieder machen kann: daß nämlich die Körperchen

bei beginnender Fäulnis des Gehirns außerordentlich schnell ihre

l-‘ärbbarkeit verlieren, also Absterbezeichen bieten, während der

Erreger der Tollwut selbst in Material, das sich in stinkender

Fäulnis befindet, noch wochenlang lebensfähig und virulent erhält:

und weiterhin der Umstand, daß Kaninchen, welche mit einem

Wuthirn geimpft werden, das sehr zahlreiche und große Negrische

Körperchen enthält, in der Regel erheblich später erkranken als

sol'ehe, die’ mib»einerm an A.Negxri.sehcnl Körperchen armen Gehirn

geimpft werden.

Die Analogie des Befundes ähnlicher Zelleinschlüsse in ver

schiedenen Körperorganen bei anderen Krankheiten, z. B. in den

Leberzellen bei Lues, den bekannten Vogelaugen in den Karzinom

seilen, den Guarnerischen Körperchen bei Pocken u. a., deren

Charakter als Degenerationsprodukte des Zellkems zum Teil sicher

gestellt ist, läßt daran denken, daß es sich auch bei den Negri

sehen Körperchen um den Ausdruck degenerativer Vorgänge in

den Ganglienzellen handeln kann, wenngleich ihre Lagerung in

gut erhaltenen Zellen mit intaktem Kern und ihr Fehlen in

degenerierten Ganglienzellen im Verein mit ihrer spezifischen Färb

barkeit mit typischen Chromatin- und Kernfarbstotfen auch die

gegensätzliche Auffassung zuläßt, daß wir nämlich in ihnen Zeichen

eines regeneratorischen Prozesses in der Ganglienzelle, d. h. eines

nicht aussichtslosen Kampfes der Ganglienzelle gegen den Erreger

der Wut zu sehen haben.

Wenn wir somit über die Bedeutung der Negrischen

Körperchen noch völlig im unklaren sind, so leisten sie uns

doch in anderer Beziehung bereits sehr wertvolle Dienste. Bei

den zahlreichen Untersuchungen, welche auf die Veröffentlichung

Negris hin ausgeführt werden sind, hat sich bisher ergeben,

daß bei keiner anderen Krankheit sich derartige Zelleinschlüsse

in den Ganglienzellen finden, wie sie‘bei der Wut in der Mehrzahl

der Fälle vorhanden sind, und daß andererseits in allen solchen

Fällen, in denen diese Zelleinschlüsse in Tier- und Menschen

gehirnen nachgewiesen werden konnten, die Verimpfung des be

trefienden Gehirns auf Tiere bei diesen den Ausbruch der Wut zur

Folge hatte. Auch im hiesigen Institut sind diese Beobachtungen

bestätigt werden. Bei 645 zur Stellung der Diagnose eingesandten

-'I‘ierköpfen konnten 370 mal Negrische Körperchen mikroskopisch

nachgewiesen werden, und in allen diesen Fällen erkrankten ohne

Ausnahme die mit dem Gehirn geimpften Kaninchen an Wut. Es

handelt sich also bei den Negrischen Körperchen um Gebilde, die

für die Tollwut ganz spezifisch sind, und ihr Nachweis erlaubt uns,

die Diagnose Tollwut als gesichert anzusehen.

‘waschen der Bißwunde mit antiseptischen Mitteln,

‘Diagnose Wut.

 

Es wird deshalb jetzt in der hiesigen Wutschutzabteilung

auf Grund des einwandfreien mikroskopischen Nachweiscs der

Negrischen Körperchen unter Verzicht auf das Tierexperir'neht die

Diagnose „Tollwut“ gestellt und entsprechende Mitteilung an die

zuständigen Behörden gemacht. . .

Nur in solchen Fällen, in denen die Negrischen Körperchen

nicht gefunden werden oder irgend welche Zweifel über den Befund

bestehen, wird an Tieren die diagnostische Impfung vorgenommen.

Diese Impfung wird so vorgenommen, daß von einer Verreibung

des Gehirns mit Kochsalzlösung im Verhältnis 1:3 2 ccm mit einer

Pravazschen Spritze in die Rückenmuskulatur oder geringe

Mengen der Verreibung mit krummer Spritzen-Kanäle durch eine

kleine, nach Durchtrennung der Kopfhaut mit feiner Handtrephine

im Schädeldach angebrachte Trepanationsöffnung unter die Dura

oder in die Gehirnsubstanz injiziert werden. Ist das Gehirn bereits

in Fäulnis übergegangen, so wird die Verreibung mit einprozentiger

Karbollösung angestellt und zunächst im Eissehrank 24 Stunden

lang aufgehoben, alsdann intramuskuliir eingespritzt. Das sehr

widerstandsfähige Wutgift wird durch diese Behandlung mit Karbol—

säure nicht wesentlich geschädigt, höchstens die Inkubationsdauer

um einige Tage verlängert.

In der Regel erkranken die mit Straßenwutgift geimpften

Kaninchen zwischen dem 13. und 21. Tage unter den Erscheinungen

der stillen Wut und gehen in zwei Tagen zugrunde, wodurch dann

gleichfalls die Diagnose Tollwut bei den untersuchten Tieren ge

sichert ist.

_In jedem Falle ist es ratsam, Menschen, die von einem toll‘—

wntverdächtigen Tiere gebissen worden sind, zu veranlassen, daß

sie sich möglichst umgehend im hiesigen oder dem Breslauer

Institut der Schutzbehandlung gegen die Tollwut unterziehen. Aus

Ätzen mit

Mineralsäurenund Ausbrennen der Wunde bieten keine genügende

Gewähr gegen den Ausbruch der Wut bei den Verletzten, deshalb

ist in den Fällen, in denen durch die amtstierärztlicbe Untersuchung

oder durch den Nachweis der N e grischen Körperchen die Tollwut

diagnose sichergestellt ist, die Notwendigkeit der Schutzimpfung

gegeben. Den Ausfall der Tierimpfung in verdächtigen aber nicht

sichergestellten Fällen abwarten zu wollen, würde unter Umständen

einen das Leben des Verletzten in Frage stellenden Zeitverlust

bedeuten. Denn auch der negative Ausfall der mikroskopischen

Untersuchung - auf Negrische Körperchen spricht nicht gegen die

Das beweisen unter den hier untersuchten

645 Fällen 58, bei denen bei Fehlen der Negrischen Körperchen

das Tierexperiment positiv ausfiel.

Zu der Schutzimpfung Gebissener kann um so unbedenklicher

geraten werden, als die Impfungen durchaus unschädlich sind. Sie

bestehen in Injektionen einer Aufschwemmung des Rückenmarks

an sogenannter Passagewut erkrankter Kaninchen unter die Bauch

haut der Gebissenen.

Pasteur hat im Jahre 1883 den Nachweis geliefert, daß das

Straßenwutgift durch längere Zeit fortgesetzte Passage durch

Kaninchen seinen Charakter derart ändert, daß es für diese Tier—

gattung virulenter, gleichzeitig für andere Tiere aber abgeschwächt

wird, und daß diese Abschwächung durch Trocknung des Rücken

marks solcher Kaninchen noch weiter getrieben werden kann, so daß

die subkutane Einverleibung derartigen Wutgiftcs für andere Spezies

gänzlich unschädlich ist. Er fand dann weiter, daß beiTieren

durch Injektion dieses veränderten und abgeschwächten Wutgiftes,

das er als „Virus fixe“ bezeichnete, eine Immunität, ein Impfschutz,

gegen die Infektion mit Straßcnwutgift erzeugt werden kann und

zwar auch noch nach erfolgter Infektion mit Straßenwutgift. Er

entwickelte aus dieser Beobachtung schließlich seine berühmte

Methode der Wutschutzimpfung des Menschen. Er ging anfangs

sehr vorsichtig vor und begann seine Impfungen mit stark ge

trocknetem Mark. Später hat man gesehen, daß die Einspritzung

selbst des frischen, nicht getrockneten Virus fixe für den Menschen

unschädlich ist, und hat daraufhin das Impfschema wesentlich ver

stärkt in der. Idee, durch Einverleibung wirksameren Impfstofies

eine höhere Immunität zu erzielen. Die Behandlung in der hiesigen

Wutschutzabteilung dauert 21 Tage, und die Injektionen erfolgen

nach folgendem Schema: 1 ~
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am l. Tage 4 Tage getrocknetes Mark, l um I2. Tage I Tag getrocknetes Merk, 4_ Wahl (‘es Ausschusses und der Obmänner_

* : " 2 " " " l “ " Z“"“" “ " 5. Aussprache:

: 4. : , : : f : 15: , : : a) Anschluß an andere Verbände,

„ e. ,. s ,. „ „ | „ 16. „ 1 „ „ „ b) Vertretung im sächsischen Landesverband,

w 6 r ‘-' w „ „ .' - 17~ s -°> ‚ „ „ c) Stellung zu den Kreisvereinen,

" ; " 1 ” " " ) " I: " : " " " d) Festsetzung der Beiträge.

: 9~ „ : : ‚so: , : 6. Allgemeines.

, 10. , 2 „ , „ ’ , 21. „ 1 „ „ „ Anwesend sind 20 Teilnehmer, welche jedoch 59 Stimmen ver

„ 11- „ 1 „ treten. Eine Stimme ist versehentlich ungültig abgegeben.

1 ccm des getrockneten Marke wird zu dem Zweck mit 5 ccm

physiologischer 0,85 prozentiger Kochsalzlösung im sterilen Glas

mörser vorriehen und von dieser Verreibung jedesmal 2 ccm mit

steriler Pravazspritze unter die mittelst Alkohol und Thymoxol

desinfizierte Bauchhaut gespritzt.

Das Mark wird in der Weise gewonnen, daß Kaninchen, die

nach der subduralen Infektion mit Virus fixe am 7. Tage deutliche

Krankheitssymptome zeigen, in der Agonie durch (‘hloroform ge

tötet und enthüutet werden. Der Rückenmarkskanal wird sodann

in der Höhe des Kreuzbeins und an den oberen Halswirbeln mit

einer starken Schere eröffnet, und mit einer Stoßsonde, deren oberes

Ende mit Watte umwickelt wird, darauf das Rückenmark aus dem

Rückenmarkskanal von unten nach oben hinausgeschoben. Ein

1 cm langes Stück des Markes wird in Bouillon verbracht und im

37gradigen Brutofen auf Keimfreiheit geprüft. Das Rückenmark

selbst wird mittelst Seidenfäden in große Flaschen gehängt, auf

deren Boden einige Stangen Natriumhydroxyd lagern, und bei

Zimmertemperatur getrocknet.

Die Erfolge der Schutzimpfung dürfen als recht gute bezeichnet

werden. Während in vorantiseptischer Zeit etwa 42 Proz. und auch

heute noch bei antiseptischer Behandlung der Bißwunden nach

einer Berechnung von Marx 10 Proz. aller von tollen Tieren Ge

bissenen an Wut erkranken und zugrunde gehen, beträgt die Mor

talität unter den der Wutschutzimpfung unterzogenen Personen

nach der Statistik des hiesigen wie auch anderer Institute nur etwa

0,5 Proz. derjenigen Gebisseneu, die von nachgewiesenen tollwut

kranken Tieren verletzt werden sind. .

Leider ist die Kenntnis von der Wirksamkeit der Schutzimpfung

noch nicht so weit zum Allgemeingut des Volkes geworden, daß

sämtliche Gebissenen sich ihr unterziehen. Aus Unkenntnis oder

Gleichgültigkeit bleiben ihr in Deutschland noch alljährlich etwa

10 Proz. der von wutkranken Tieren Verletzten fern, so daß noch

ein verhältnismäßig großer Teil von Personen, die durch die recht

zeitige Schutzimpfung hätten gerettet werden können, der Tollwut

zum Opfer fallen. Wünschenswert ist es, daß sich alle Verletzten

möglichst unverzüglich in Wutschutzbehandlung begeben, um so

einem traurigen Schicksal und vielleicht unnötiger banger Sorge

vorzubeugen. (Lebhafter Beifall.)

Der Vorsitzende sprach dem Vortragenden den Dank des

Vereins für die wertvolle wissenschaftliche Darbietung aus.

Im Anschluß an den Vortrag wurde in mehreren Gruppen eine

Besichtigung der Wutschutzabteilung des Institutes für Infektions

krankheiten sowie der zugehörigen Stallungen usw. vorgenommen.

Erst in der zweiten Nachmittagsstunde durften sich die Mitglieder

des Ve'reins beamteter Tierärzte Preußens von ihren liebenswürdigen

Führern verabschieden, um größtenteils mit den Nachmittagszügen

wieder der Heimat zuzustreben.

Groß-Strehlitz und Belgard a. Pcrs., den i’. Dezember 1906.

Der Vorstand:

Dr. Froehner-Groß-Strehlitz, 'l‘raegcr-Belgard a. l’crs.,

stellvertr. Vorsitzender. Schriftführer.

Protokoll über die Gründungsversammlung des Vereins

sächsischer Gemeindetieriirzte und

Schlachthofdirektoren

am Sonntag, den 17. Februar 1907

in Dresden in den drei Raben.

Tagesordnung.

Begrüßung. Wahl eines provisorischen Komitees.

2. Referat: Über die Gründung einer Landesgruppe sächsischer

Sanitätstierärzte.

3. Beschlußfassung über Gründung der Gruppe.

‚-s

Der Einberufer, Dr. Meyfarth, Glauchau, eröffnet l/‚12 Uhr

die Versammlung mit etwa folgender Ansprache:

„Meine sehr geehrten Herren Kollegen! Salus publica suprema

lex! Zum Heile unseres Staates, zum Blühen und Gedeihen der von

uns hier vertretenen Gemeinden mit Erfolg zu arbeiten, soll bei

allen unseren Verhandlungen 1ms das höchste Gesetz sein. In

diesem Sinne habe ich Sie hierherberufen. Dank, he|ßen Dank sage

ich allen, welche mir in dieser kurzen aber schweren \-'orbereitungs

zeit so treu zur Seite gestanden haben. Dank besonders unserer

Fachpresse, der B. T. W., Herrn Prof. Dr. Schmaltz, und der

Schi. u. V. Z., Herrn Direktor Kühnau. Dank allen, welche charakter

voll durch ihren Beitritt uns diesen Tag möglich gemacht haben,

besonders dem tapferen Drittel, welches ich hier persönlich begrüßen

darf. Daß diese Versammlung nicht programmitßig am Ende

des Januar abgehalten werden konnte, lag daran, daß ich in

folge der Reichstagswahlen als Dauerredner der Ordnungsparteien

in sozialdemokratischen Versammlungen zu sehr in Anspruch

genommen war und an der Unmöglichkeit, zeitig ein geeignetes

Lokal zu finden. Nun, wir kommen auch heute noch zurecht!

Meine Herren! Wir sind besonnen zu Werke gegangen. Obwohl

bereits 53 Beitrittserklärungen schriftlich eingegangen waren, habe

ich gleichwohl nach 1‘/‚ Monat Bedenkzeit nochmals um die

schriftliche Zusage jedes einzelnen gebeten, und es sind nunmehr

60 Mitglieder, deren Beitrittserklärung heute schriftlich vor Ihnen

liegt. Gewiß ein erfreuliches Resultat, ein Beweis, daß unsere

Bestrebungen im ganzen Lande tatsächlich geteilt werden. Indem

‘ich besonders Herrn Direktor Ludwig aus Zwickau begrüße und

für sein Erscheinen danke, bedauern wir, daß im übrigen die Leiter

der großen Schlachthöfe des Landes, obwohl sie ganz besonders

nochmals aufgefordert und begrüßt worden sind, z. Z. sich zum

Beitritt nicht haben entschließen können; jedoch hegen wir die

bestimmte Hoffnung, daß sie, sobald sie sehen, was wir wollen,

mit uns arbeiten werden, denn wir wollen nicht zerstören, sondern

hauen! Wir wünschen, unseres Erachtens mit Recht, einen ziel

bewußten lebhafteren Ausbau unseres Spezialberufs. Wir erkennen

gern die bisherige ersprießliche Tätigkeit der Kreisvereine durch

aus voll und ganz an, gleichwohl glauben wir ein Recht und die

Pflicht zum Zusammenschluß zu haben. Getrennt marschieren und

vereint schlagen! Es ist Moltkes vielerprobter Grundsatz. Die

erfreuliche fortschreitende Difi‘erenzierrmg der Einzelzweige unseres

Berufs verlangt unaufhaltsam eine neue Form der Interessen

vertretung. Die Notwendigkeit einer solchen Vereinsgründung ist

schon ausführlieh von den Vertretern der preußischen und süd

deutschen Vereine ausgesprochen und eingehend begründet worden,

und für Preußen haben Prof. Dr. Schmaltz und Prof. Dr. Ostertag

dieselbe ausdrücklich anerkannt. Dieselbe Begründung gilt im

wesentlichen auch ‚für uns. Wenn wir auch dankbar anerkennen

wollen, daß wir Sanitätstierärzte in Sachsen unsere ideellen und

materiellen Interessen in mancher Beziehung besser vertreten finden,

als in manchen Teilen des Reiches, so bedürfen wir nach der Ent

wicklung der Verhältnisse, namentlich hinsichtlich der Gesetzgebung,

des Zusammenschlusses mehr denn je. Wir betonen besonders

auch unsere ideellen Interessen. Wir wünschen, daß wie früher

dle Schlachthöfe wieder „sanitätspolizeiliche Oasen“ werden, und

daß endlich die technische Seite unseres Berufes, die Schlachthof‘

kunde, die ihr gebührende Berücksichtigung finde. Aber auch

besonders materiell ist noch unendlich viel zu tun übrig, wie ich

es in meinem Rundschreiben angedeutet habe. Wir haben bisher

geschlafen oder geträumt. Niemand wagt es in Sachsen, sich zu

rühren. Auf dann zu froher, fröhlicher Arbeit. Arbeit, Arbeit, das

ist es, was wir wollen. Befriedigende Lebensarbeit. Wir werden

sie finden im innigeren Anschluß an die Brudervereine Nord- und
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Süddeutschlands. Freilich bedürfen wir zur Erreichung unserer

Ziele der Führer unseres Spezialfaches und der Spitzen. Wenn wir

einmütig in Erkennung des gemeinsamen Zieles in tätiger Regsam

keit zusammenbleiben, so werden sie uns nicht, wie jetzt, im Stich

lassen, sondern von selbst kommen.

Ich halte es für eine gute Vorbedeutung, daß wir unsere

Gründungsversammlung in dieser schönen Stadt abhalten, wo die

energische Führung des Stadtoberhauptes, des Herrn Oberbürger

meister Beutler, viele Millionen flüssig machte, um einen Schlacht

und Viehhof zu erbauen, welcher durch die kundige Hand des Herrn

Baurat Eberlein eine wahre Musteranstalt in hygienischer Hin

sieht zu werden verspricht. Ist es doch auch dieselbe Stadt, in

welcher wir, die allermeisten der hier Versammelten, unsere schöne

Studienzeit genossen haben, in welcher unsere Alma mater sich in

erfreulicher Weise zur Bedeutung einer modernen Hochschule aus

wuchs. Ist nicht zugleich diese schöne Stadt die altehrwürdige

Residenz unseres allergnädigsten Königs? In dieser ernsten Stunde,

wo wir uns neue Wege ebnen wollen, muß unser erster Gedanke

Seiner Majestät gelten, als dem erhabenen Führer unseres Volkes,

welcher allezeit auch unsere Berufsinteressen geschützt und ge

fördert hat. Hat er doch, wie nie zuvor ein Fürst, als wahrhaft

moderner Monarch die Arbeit seines regsamen Volkes verstanden

und so in kürzester Frist den Weg zum Herzen auch des geringsten

seiner Volksgenossen gefunden. Ihm, dem geliebten Landesherrn,

gilt darum unsere erste Huldigung. Se. Maj. König Friedrich August

Hurra!“

Begeistert stimmten die Anwesenden ein.

Dem allgemeinen Gefühle gab folgendes, sogleich im Einver

ständnis mit der Versammlung abgcsandte Telegramm Ausdruck:

„Sr. liiaj. König Friedrich August. Kgl. Schloß. 17. II. 07.

Sr. Majestät huldigt in unserer schönen Residenz, deren

nationale Gesinnung jüngst erfreulichen Sieg erfocht, in

demselben patriotischen Geiste und in alter Sachsentreue zur

Gründungsversammlung

Die Vereinigung der städtischen Tierärzte und

.- ._~- . .. .Schlachthofdirektoren Sachsens. . . . . ‚. ‚.‚

l. A.: Dr. Meyfarth, Glaucha

z. Z.: „Drei Raben“, hier.“

Es sei gleich voraus bemerkt, daß zur großen Freude der Teil

nehmer nachmittags 4 Uhr von Sr. Majestät folgende Drahtantwort

einging:

„Dr. Meyfarth, hier, „Drei Raben“.

König]. Schloß, 17. Februar 1907.

Se. Majestät der König danken der Vereinigung städtischer

Tierärzte und Schlachthofdirektoren herzlichst für die dar

gebrachte Huldigung. Eulitz,

Major und Flügeladjutant.“

Nach Punkt 2 der Tagesordnung werden in ein provisorisches

Komitee gewählt: Dr. Keil—Leipzig, Schlachthofdirektor Mintz

laff-Annaberg, Dr. M syfarth-Glauchau, letzterer als Vorsitzender.

Die Gewählten nehmen die Wahl dankend an.

In etwa einstündigem freien Vortrage erläutert der Vorsitzende

kurz und treffend die Ursachen, Zwecke und Ziele der geplanten

Sondergruppe, namentlich in Hinblick auf die in anderen Bundes

staaten bereits geleistete Arbeit, und kritisiert die sächsischen Ver

hältnisse. Hieran schließt sich eine lebhafte Debatte, an welcher

sich zahlreiche Herren beteiligen, insbesondere die Herren Direktor

Ludwig-Zwickau, Amtstierarzt Noack-Dresden, Dr. Keil- Leipzig,

Dr. Seyfert-Pirna, Sehneiderheinze-Dresden-Plauen, Gänse

hals-Großenhain, Engelmann-Grimma, Dr. Fischer-Buchholz,

Karnahl und Mielach-Freiberg, Waurick-Löbau, Mintzlaff

Annaberg, Arnold-Oschatz. Herr Direktor Ludwig gibt mehrfach

beachtenswerte Anregungen und spricht die Hoffnung aus, daß,

wenn die Vereinsbestrebungen nicht, wie man wohl besorgt haben

mag, lediglich Opposition im Auge haben, sondern in vernünftiger

Weise nur eine Hebung des Spezialberufs, wie es nach dem

Referate erscheint, im allgemeinen der Beitritt der wenigen noch

fehlenden Kollegen zu erwarten sei.

Punkt 3 der Tagesordnung ergibt den einstimmigen Beschluß

(mit 69 gültigen Stimmen) der Gründung eines Vereins sächsischer

Sanitätstierärzte, welcher jedoch, solange in Sachsen der Titel

 Sanitätstierarzt behördlich nicht genehmigt wird, nach dem Vor

schlag des Herrn Direktor Ludwig-Zwickau, die Bezeichnung

führen soll: Verein sächsischer Gemeindetierärzte und Schlachthof

direktoren.

Von eingegangenen Schreiben werden u. a. die fröhlich zu

stimmende Beitrittserklärung des leider inzwischen nach kurzem

Leiden verstorbenen Kollegen Amtstierarzt Kühler, Schlachthof

direktor in Bautzen, verlesen. Der Vorsitzende würdigt den an

spruchslosen Charakter, die unermüdliche Pflichttreue, das rastlose

Streben und die umfassenden wissenschaftlichen Kenntnisse des

Heimgegangenen, besonders auch seine Tätigkeit für die Landwirt

schaftsschule in einem tief empfundenen Nachrufe, und die Ver

sammlung ehrt den Dahingeschiedenen durch Erheben von den

Plätzen.

Nach diesem feierlichen Akt der Pietät geht man zu den Wahlen

über. Es wird hierbei allgemein Bedauern darüber empfunden, daß

es nicht möglich ist, als Führer die Herren Direktoren der größeren

Schlachthöfe zu wählen, da dieselben noch nicht Mitglieder sind.

Es werden gewählt:

l. Vorsitzender Amtstierarzt Dr. Meyfarth, Glauchau,

2. Vorsitzender Dr. Keil, Leipzig,

l. Schriftführer Schlachthofdirektor Dr. Seyfert, Pirna,

2. Schriftführer Schiachthofdirektor M intzlaff, Annaberg,

Kassierer Schlachthofdirektor Arnold, Oschatz.

Von einer Wahl von Obmännern sieht man ab. Die Gewählten

nehmen die Wahl dankend an; Dr. Meyfnrth provisorisch mit dem

besonderen Hinweis, daß, sobald die Herren Direktoren der großen

Schlachthöfe definitiv eingetreten sind, eine Neuwahl des l. Vor

sitzenden erfolgen kann und soll.

Als Vereinssatzungen werden prinzipiell die Satzungen der

Brudervereine zugrunde gelegt und vorbereitet. Dadurch soll eine

spätere Einigung erleichtert werden.

Zu einer längeren Debatte führt Punkt 5a.

Derselben liegt der Briefwechsel des Vorsitzenden mit Herrn

Direktor Heiß-Stranbing zugrunde, welcher vorgetragen wird.

Für die treue Mitarbeit an unserer Gründung wird Kollege Heiß

der besondere Dank der Versammlung ausgedrückt. Der Antrag

des Vorsitzenden, den Anschluß an Süddeutschland zu vollziehen,

wird jedoch einstimmig abgelehnt mit der Begründung einer zu

großen lnteressenverschiedenheit und der Notwendigkeit, zunächst

unseren neuen Verein einmal finanziell zu sanieren und auf gesunde

Basis zu stellen; ebenso wird ein von anderer Seite (Dr. Keil

Leipzig) gestellter Antrag, einen Anschluß an den Preußischen Verein

zu erstreben, zurzeit abgelehnt. Es wird vielmehr beschlossen,

die endgültige Beschlußfaesung über Punkt 5a auf ein Jahr zu ver

tagen. Zu Punkt 5b wird mit dem Ausdruck des Dankes von einem

Begrüßungsschreibcn Kenntnis gegeben, welches vom Vorsitzenden

des Landeverbandes, Herrn Tierarzt He cker-Leipzig, eingegangen

ist. Es wird beschlossen, Vertretung sowohl im sächsischen Landes

verband, als im Veterinärrat anzustreben. Zu Punkt 50 soll jedem

Mitgliede seine Stellungnahme zu den Kreisvereinen überlassen

bleiben. Als Jahresbeitrag (Punkt 5d) zur Vereinskasse sollen

5 Mark erhoben werden.

Ferner sollen, um eine Arbeitsteilung zu erzielen, vier Aus

schüsse eingesetzt werden, doch wird deren Wahl zunächst vertagt.

Ein vorläufiger, diese Arbeitsteilung ins Auge fassender Preßaus

schuß besteht aus acht Herren: Dr. Seyfert, Dr. Keil, Direktor

Gänsehals, Direktor Waurick, Dr. Fischer, Schneiderheinze,

Mintzlaf f und dem Vorsitzenden. Der zurzeit gewählte Vorstand

soll ungcsäumt in die praktische Vereinstätigkeit eintreten und alle

dringlich erscheinenden Fragen zur Erledigung bringen. Als Fach

organ wird die „Deutsche Schlacht- und Viehhof-Zeitung“ gewählt.

Von der Gründung und dem Zwecke des Vereins sollen dem

Herrn Landcstierarzt, dem Herrn Rektor der Tierärztlichen Hoch

schule und dem Herrn Vorsitzenden der Königlichen Veterinär

Kommission durch eine Deputation Kenntnis gegeben und hierbei

eine diesbezügliche Denkschrift überreicht werden. Ebenso sollen

Mitteilungen ergehen an die landwirtschaftlichen Kreisvereine, den

Landeskulturrat, den Bezirkstierärztlichen Verein und die tierärzt

liehen Kreisvereine, insbesondere aber auch an den Landesverband

und den Veterinärrat.
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‚Als Vorort für die auf den 31. Oktober d. J. festgesetzte

zweite Versammlung des Vereins wird einstimmig Leipzig gewählt.

Mit Worten des Dankes für die lebhafte Beteiligung an den

Verhandlungen und einem Vivat crescat floreat! dem neuen Ver

eine der sächsischen Gemeindetierärzte und Schlachthofdirektoren

wurde untergr0Bem Jubel und mit allgemeiner Befriedigung die

Versammlung nachmittags 3 Uhr geschlossen.

Ein gemeinsames Mahl vereinigte die Teilnehmer, wo Herr ‘

Direktor Ludwig den Bestrebungen des jüngsten tierärztlichen

Vereins und der Tätigkeit seines derzeitigen Vorsitzenden an

erkennende Worte widmete.

 

In den Verein am Tage seiner Gründung neu eingetreten, sind

die Herren: Dr. Fische r - Buchholz, Direktor Bethke - Sachsen

Altenburg, Direktor Nau man n - Olbcrnhau, Direktor Dr. S c h mutz er

Waldheim, Direktor Amtstierarzt Krause - Aue, Sanitätstierarzt

R ü ßle r- Oberplanitz. .

Außerdem haben der Neugründung ihre Sympathie bezeugt die

Herren: Direktor Zehr-Roßwein, Böhme-Schneeberg.

lltaul- und Klsuenseuche In Deutschland

am 28. Februar 1907.

 

 

 

 

 

 

 

Später wurden im Anschluß an die Gründung folgende Depeschen ‘= 28' Februar 1907

gewechselt: V, Regierungsbezirk usw. ‚ä Q ——"’_——o‘ r

Direktor Goltz, Berlin. . bzw_ S at „„ .E z: q, ‚E ‚ä_..
| ta' In 59 =o Q 0 fl ;°

Dem Verein preußischer Schlachthoftierärzte und seiner . (*=neu verseucht) ä ‚Q=) gg ‚g

zielbewußten Leitung, insbesondere den Herren Direktoren M L’ä Q’: M C.’5 _ L’:

' ' ' uß H d l .' i .
{Goltz und Rieck, Gr und aln) s\;hgtg(}r u Sehl Dr M Allenstein _ 1 1 E 1 0 1 o 0

Direktor Heiß, Straubing. - itmlsund 1 2 2 g + ä + ä

„ Dem Verein. südd. städt. und Schlachthoftierärzte, ins- Atme: 0 ° ° — 0 I _ 2 — 4

besondere Herrn Direktor Heiß, dem Vorkämpfer für unsere Kg?‘ erg g’ (2’ 2 _ ; — '—

Spezialinteressen, Gruß und Handschlag. ‚n ' . + + 1 + 4

D. v. s. e. u. Schi. Dr. M. Tne' 1 1 ‘ 5 ° 0 0

Direktor Kühnau, Köln. Aachen ' g 3 11 ° + 1 — 1

Dem verdienten Redakteur unseres Vereinsorgans herz- Preußen zusammen ‘ 9 24 — 3 — 1 -— 2

liebste Grüße. D. v. s. G. u. Sah]. Bey9m=

Darauf gingen bei dem Vorsitzenden folgende Antworten ein: *Mlttelfmnken - - 1 1 1 + 1 + 1 + 1

Aus Berlin: Schwaben . . . . 3 3 4 + 2 + 2 3

Dem neuen Verein ein frisches und fröhliches Glückauf! Württemberg: P i|

Verein preuß. Schlachthoftierärzte. Goitz. Donaukre“ - - - ' 2 ‘ 16 ° + 1 + 9

Aus Straubing: . _ Baden: _Hocherfreut durch Depesche, begrüße die Sachsen mit *Mimnheim_ 1 1 1 + 1 + 1 , + 1

herzlichem Glückauf! Heiß. ~ Elßeß-Lothrmsem . '

Aus Köln: ' l Unter-Elsaß 4 10 94 o 0 l + 76

’ Herzlichen Dank! Vivat crescat floreat! dem Verein ' Ober'1‘llßaß - 1 2 9 — 1 — 2 l — 9

'sächs. Gemeindetierärzte ‘und Sehlachthofdirektoren. Lothnngell - “ 3 8 38 — 1 — w1 | + 2

' ' ‘ ' Kühnau. l Zusammen 22 l 41 187 — 1 * 1 81

Personalien. in der Armee: Preußen: Befördert: Der Studierende der

Auszeichnungen: Es wurden verliehen dem Oberamtstierarzt

OsIertag-Schwäb.-Gmünd und dem Stadtdirektionstierarzt Köder

Stuttgart der Charakter als Veterinärrat. ‚

Ernennungen: Wissenschaftliche Stellen: Die Tierärzte

Georg Heiserer-Griesbach und Adolf Nts'efke, bisher Assistent der

chirurg. Klinik zum I.‘ bzw. II. Assistenten ander medizin. Klinik

der Tierärztiichen Hochschule in München Der bisherige l. Assistent

Jn.wph Hes'genlechner und der bisherige II. Assistent Alois Geiler

wurden auf Ansuchen ihrer Funktion enthoben, letzterer vom

l. Mai d.'J. ab; Otto Prcuß aus Berlin zum klinischen Assistenten

am bakteriologischen Institut. für Tierseuchen der Landwirtschafts

kammer in Kiel. — Veterinärbeamte: Distriktstierarzt Karl

Glöl«seÄ-Rosenfeld (Württ.) zum Stadt- und Distriktstierarzt in

Metzingen (Württ.). — Schlachthofverwaltung: Oberveterinär

a. D. Dohmann-Erfurt zum Schlachthofdirektor in Cottbus und

Schlachthofinspektor O. Hartmann zum Schlachthofdirektor daselbst,

Bencd. Gunlrel aus Wigfeld zum Schlachthofverwalter in Berchtes

gaden (Oberbayern), Schlachthofhilfstierarzt A. Paul Knoll-Elbing

zum städt.‘ Schlachthoftierarzt daselbst., Gustav IL'ngclmann-Dresden

zum Hilfstrierarzt der stlldt. Fleischbeschau daselbst.

Examina Promoviert: Tierarzt Albert Litty zum Dr. phil. in

Leipzig. - Approbiert: Die Herren Friedrich Barlel aus Osterode,

Johann Fll'gg aus Clawsdorf, Carl Frcse aus (‘orbach, Ernst Goerlx

aus Kulm-Roßgarten, Erich Götsch aus Rathenow, Ambrosius Manthey

aus Lnianno, Friedrich Oehmke aus Eydtkuhnen in Berlin; August

Güldenhauptaus Bergcamen, Hugo Nordmeyer aus Hannover, KarlPhilipp

aus Altenbochumin Hannover; Adolf Amwnhofer aus Ellerhacb, Julias

Münich aus Straubing, Adolf Seeberger aus Regensburg in München.

 

 

 

Militär-Veterinär-Akademie Andrea unter Überweisung zum Feldart.

Regt. Nr. 31 unter gleichzeitiger Kommandierung auf sechs Monate

zur Militär-Lehrschmiede zum Unterveterinär. — Versetzt: Ober

veterinär Kremp im Ulan.-Regt. Nr. 9' zum Train-Bat. Nr. 10; Stabs

veterinär Kmemer im Drag.-Regt. Nr. 19 wird mit‘ Ende März 1907

von seinem Kommando zum Kür.-Regt. Nr. 5 abgelöst und tritt zu

seinem Regiment über. Verabschiedung: Remontedepot

oberveterinär vom Remontedepot Hardrbck mit Pension in den

Ruhestand versetzt. — Sachsen: Befördert: Die Militärstudierenden

Joh. Müller und Semmler beim Feldart.-Regt. Nr. 48 bzw. 12 unter

gleichzeitigerKommandierungauf sechs Monate zurMilitärabteilungder

Tierärztlichen Hochschule Dresden zum überzähligen Unterveteriniir.

Im Beuriaubtenstande: Preußen: Abgang: den Ober

veterinären der Landwehr ersten Aufgebots: Schwcppe vom Bezirks

Kommando Ill Berlin, Matt/wiesen vom Bezirkskommando Hannover,

Schubarl/z vom Bezirks-Kommando Brandenburg a. H. der erbetene

Abschied bewilligt. .

Todesfälle: Veterinilrrat Lungershausen, Landes- und Marstall—

tierarzt in Blickeburg, Tierarzt Gar! Hausselt-Pegau, Tierarzt Ernst

Wittmaek-Oldesloe im Alter von 83 Jahren, Tierarzt Albert Beke

mü'ller-Cassel. '

Vakanzen.

(Vgl. Nr. 10.)

Stellen für ambulatorische Fleischbeschau und Privatpraxis: Kirch

berg-Hunsrück: Tierarzt. Meldungen und Anfragen an das

Bi'1rg0nneist0ramt. —- Jarmen: Tierarzt. Meldungen an den Landrat

in Demmin.

 

Verantwortlich für den Inhalt (exkl. lnsententeil): Prof. Dr. Schmaltz in Berllli~ — Verlag nnd12fgentum der Verlagsbuchhandlung von Richard Schoetz in Berlin. —

Druck von W. Bihrensteln. Berlin.
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‘gehen. 7

Beilage zur „Berliner Tierärztlichen Wochenschrift“ 1907, Nr. 11.
 

Neue Bestimmungen über die Bekämpfung der Seuchen i

der Schweine.

Allgemeine Verfügung des Ministeriums für Landwirtschaft, Domänen und ~

Forsten
i

vom 4. Februar 1907. {

(Gesch.-Nr. IGc 894.) ,

Die auf den Runderlaß vom 6. Juli 1906 — I Ge 6288 — ‘

erstatteten Berichte über die Maßnahmen zur Bekämpfung derSchweinekrankheiten haben zu einer Reihe von Änderungen undErgänzungen der dem Erlasse beigegebenen Entwürfe geführt. i

Ein erheblicher Teil der gemachten "orschläge hat hierbei unter ‘

Aufrechterhaltung der mit wenigen Ausnahmen von allen Be- ‘

richterstattern gebilligten Grundsätze der Entwürfe Berück

sichtigung gefunden.

Indem ich hierneben die nunmehr festgestellten Vorschriften,

die noch durch eine gemeinfaßliche Belehrung über die Rotlauf

krankheit vervollständigt sind, übersende, ersuche ich Eure '

Durchlaucht (Hochgeboren) (Hochwoblgeboren) das Erforderliche

zu veranlassen, damit die neuen Bestimmungen alsbald bei der

Bekämpfung der Schweinekrankheiten zur Anwendung kommen.

Die grundsätzliche Bedeutung der damit eintretenden Neu

regelung habe ich bereits in meinem eingangs erwähnten Er

lasse erörtert und verweise deshalb hier nur darauf, daß der

Schwerpunkt der Neuordnung in der Beschränkung des veterinär

polizeilichen Vorgehens gegen die Schweineseuche auf diejenigen

Fälle dieser Seuche zu erblicken ist, die mit erheblichen

Störungen des Allgemeinbefindens der erkrankten Tiere einher

Die"Äufgabe"der ‘beamteten' Tierärzte wird es sein,

 

diesen Grundsatz, der in dem technischen Leitfaden (Anlage I)

näher erläutert ist, bei den ihnen obliegenden Seuchenfest

stellungen durchzuführen. Den genannten Beamten ist daher 1

die sorgfältige Beachtung der in dem Leitfaden für die Be

urteilung der Erkrankungsiälle gegebenen Fingcrzeige nach

drücklich zur Pflicht zu machen.

Auch für die Anzeigepflicht bei der Schweineseuche

Abschnitt „Anzeigepflicht“) künftig maßgebend sein, worauf

insbesondere die Privattierärzte und die Fleischbeschauer unter

Mitteilung je eines Exemplars des Leitfadens aufmerksam zu

machen sind. Die Fleischbeschauer sind bei dieser Gelegenheit

zugleich darauf hinzuweisen, daß es bezüglich der Beurteilung

und Behandlung des Fleisches von Schweinen, die an Schweine- ,

seüche gelitten haben, bei den bisherigen Fleischbeschauvor

schriften verbleibt. l

Eine vollständige Wiederholung dieser Vorschriften sowie l

derjenigen über die Beurteilung und Behandlung des Fleisches l

rotlauf- und schweinepestkranker Tiere bei der Fleischbeschan

ist in den Anlagen unterblieben, weil es sich dabei im wesent

lichen um sanitäre Maßregeln handelt. Eine genaue Beachtung l

der maßgebenden Grundsätze seitens der Fleischbeschauer und

seitens der Polizeibehörden, die im Falle von Beanstandungen i

einzugreifen haben, wird der Weiterverbreitung der Seuchen

insofern wesentlich entgegenwirken, als dadurch eine Unschäd

lichmachung aller in dem Fleische kranker Tiere enthaltenen l

Krankheitskeime gewährleistet wird. Auch hierauf wird beiÜbersendung der Anlagen hinzuweisen sein.

i
l

l

l

l

l

l
werden die Grundsätze der Anlage I (vgl. auch Anlage III ‚

l

l

l

i

i

l

Die in den Anlagen II, III und IV enthaltenen gemein

faßlichen Belehrungen über die Kennzeichen, den Verlauf und

die Verhütung der drei Seuchen sind in möglichst umfassender

Weise zur allgemeinen Kenntnis zu bringen. Ich ersuche, dafür

zu sorgen, daß der Inhalt dieser Anlagen durch die Presse

‘ bekannt gemacht wird, und daß die Kreisblätter von Zeit zu

Zeit den Abdruck der Belehrungen wiederholen. Auch ist, so

weit der Vorrat reicht, den Landräten, Kreistierärzte'n und

örtlichen Polizeibehörden eine Anzahl von Exemplaren der Be

lehrungen zur weiteren Verbreitung zur Verfügung zu stellen.

Die Anweisungen zur Bekämpfung des Rotlaufs, der

Schweineseuche und der Sehweinepest (Anlagen V, VI und VII)

sollen, wie der Erlaß vom ti. Juli 1906 schon erwähnt, in An

sehung der Schweinekrankheiten die noch fehlenden Ausführungs

bestimmungen des Bundesrats ersetzen. Sie weisen gemäß

g 2 des Preußischen Ausführungsgesetzes vom 12. März 1881

die für die Seuchenbekämpfnng in Betracht kommenden polizei

lichen Obliegenheiten im wesentlichen den Ortspolizeibehörden

zu. Da jedoch die Landräte gesetzlich befugt sind, für die

einzelnen Seuchenfatlle die Amtsverrichtungen der Ortspolizei

behörden zu übernehmen, will ich den von verschiedenen Seiten

ausgesprochenen Anregungen entsprechend mich damit ein

verstanden erklären, daß, wo dies die örtlichen Verhältnisse

notwendig erscheinen lassen, die Anordnung einzelner, bestimmt

zu bezeiclmender Maßnahmen, z. B. die Vermittlung der Zu

ziehung der beamteten Tierärzte, die Bekanntmachung der

Seuchenfälle usw. in den Anweisungen den Landräten für jeden

einzelnen Seuchenfall an Stelle der Ortspolizeibchörden über

‘ tragen wird. Eure Durchlaucht (Hochgeboren) (Hochwohlgeboren)

ermächtige ich, demgemäß in bezug auf diesen Punkt Änderungen

in dem Wortlaute der Anweisungen vorzunehmen.

Zu Q3 der drei Anweisungen bemerke ich, daß die in ä 13

23. Juni 1880

1Tiitfi‘189l‘ gegebene Be'

fugnis, zum Zwecke der Seuchenfeststellung die Tötung eines

verdächtigen Tieres polizeilich anzuordnen, auch für die

Schweinekrankheiten zu Recht besteht, wenngleich sie in den

Anweisungen keine besondere Erwähnung gefunden hat.

des Beichsviehseuchengesetzes vom

Die Bestimmung darüber, ob und unter welchen Bedingungen

Teile von Kadavern erkrankter Schweine (ä6) zu bakterio
‘ logischen Untersuchungen versandt werden dürfen, bleibt be-i

sonderer Regelung vorbehalten.

Nach ä 2 Absatz2 der Anweisung zur Bekämpfung des

Rotlaufs hat die Ortspolizeibehörde olme erneute Zuziehung des

beamteten Tierarztes die zur Seuchenbekämpfung erforderlichen

Anordnungen selbständig zu treffen, wenn in einer Ortschaft, in

der durch das amtstierärztliche Gutachten der Ausbruch von

Rotlauf bereits festgestellt ist, vor dem Erlöschen (ä 8) der

Seuche weitere Rotlauffälle vorkommen. Zu demselben Ver

fahren soll die Ortspolizeibehörde nach ä 2 Absatz3 auch dann

befugt, aber nicht verpflichtet, sein, wenn nach dem Erlöschen

der Seuche in derselben Ortschaft weitere Rotlauferkrankungen

auftreten, sofern zwischen der amtstierärztlichen Seuchen

feststellung und dem Neuausbruch der Seuche kein längerer

Zeitraum als vier Wochen liegt.
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Die vorliegenden Berichte lassen es zweifelhaft erscheinen,

ob die allgemeine Einführung dieser Vorschrift (g 2, Absatz 3)

gegenüber der Verschiedenheit der Seuchenverhältnisse in den

einzelnen Regierungsbezirken zweckmäßig sein wird. Es wird

befürchtet, daß durch die Nichtzuziehung der beamteten Tier

ärzte einer unrichtigen Beurteilung von Schweineseuche- und

Schweinepestfüllen, die von den anzeigepfiichtigen Besitzern und

Ortspoiizeibehörden versehentiieh als Rotlauf angeseheu werden

könnten, Vorschub geleistet würde, und daß dies besonders in

Gegenden mit starker Verbreitung der Schweineseuche zu un

erwünschten Folgen führen könnte.

Auf der andern Seite wird nicht zu verkennen sein, daß

die Zuziehung der Kreistierärzte zu jedem einzelnen Rotlauf

falle in schon verseuchten Ortschaften eine starke dienstliche

Inanspruchnahme dieser Beamten mit sich bringt, die zu der

geringeren veterinärpoiizeiiichen Bedeutung des Falles in keinem

richtigen Verhältnis steht. Unter diesen I'mständen überlasse

ich Ihnen die Entschließung, ob etwa für den dortigen Bezirk

die in g 2 Absatz 3 bestimmte Frist von vier Wochen herab

zusetzen, oder die Ermächtigung der Ortspolizeibehörde, nach

dem Erlöschen der festgestellten Seuche von der Zuziehung des

beamteten Tierarztes (Absatz 3) abzusehen, ganz fallen zu

lassen ist. Mit einer Abänderung des g 2 Absatz 3 der An

weisung zur Bekämpfung des Rotlaufs innerhalb dieses Rahmens

erkläre ich mich hiermit einverstanden.

Dem Desinfektionsverfahren bei den Schweinekrankheiten

ist in Zukunft die beigefügte Anweisung zur Reinigung und zur

Zerstörung der Ansteckungsstoffe bei Rotlauf, Schweineseuche

und Schweinepest (Anlage V'lll) zugrunde zu legen.

Über den |Erlaß einer landespolizeiiichen Anordnung, be

treffend den Handel und Verkehr mit Schweinen, wird besondere

Verfügung ergehen. — - V

gez. v. Arnim.

Anlage l.

Technischer Leitfaden betr. Schweineseuche.

l. Allgemeines.

Formen und Erreger der Schweineseuche.

a) Formen.

Die Schweineseuche ist eine selbständige Seuche, die in Form

einer Blutvergiftung (septikämische Form) oder als Entzündung der

Brustorgane (pektoraie Form) auftreten kann und mit erheblichen

allgemeinen Störungen einhergeht. Die septikämische Form ist

selten. Die jetzt gewöhnliche Form ist die pektorale. Bei dieser

besteht in der Regel eine Entzündung der Lungen. Außer den

Lungen können auch das Brustfeli und der Herzbeutel, gewöhnlich

- gleichzeitig mit den Lungen, in Ausnahmefällen aber auch allein,

entzündlich verändert sein.

b) Erreger.

Als Ursache der Schweineseuche gilt der Bacillns suisepticus.

Dieser Baziilus wird in den veränderten Organen der an Schweine

seuche erkrankten Schweine gefunden, und durch seine Einverleibung
kann bei gesundenv Schweinen die gleiche Krankheit hervorgerufen

werden, wie sie bei natürlicher Ansteckung entsteht.

Die Tierärzte Grips und Giage haben die ursächliche Be

deutung des Bacillns suisepticus für die Schweineseuche bestritten

und behauptet, ein anderer Mikroorganismus, der Bacillns pyogencs,

sei der Erreger der Seuche. Diese Behauptung findet aber in den

von Grips und Ginge angestellten und veröffentlichten Versuchen

selbst keine Stütze; denn die Genannten haben durch die Ein—

verleibung des Bacillns pyogcnes bei gesunden Schweinen nicht

die der Schweineseuche eigentümlichen Veränderungen, sondern

lediglich Abszesse, eitrige Blutvcrgiftung und Darmkatarrhe er

zeugen können. Auch bei dcr experimentellen Nachprüfung der

Annahme von Grips und Ginge durch andere Forscher hat sich

 

gezeigt, daß der Bacillns pyogenes wohl Abszesse # lokale und

mctastatische ——, nicht dagegen eine der Schweineseuche ähnliche

Krankheit hervorzubringen vermag. Der Bacillns pyogenes ist ein

wcitverbrcitctcr Eitererreger des Schweines. Er kann, wie die

gleichfalls Eiter erzeugenden Streptokokken und Staphyiokokken

als zufälliger, sekundärer Befund in den entzündeten Lungen

schweineseuchekranker Schweine angetroffen werden. Seine Be

ziehung zur Schweineseuche beschränkt sich darauf, daß er gleich

den Eiter erzeugenden Streptokokken und Staphylokokken ent

zündete Lungcnteiie zur eitrigen Einschmelzung bringen und auf

diese Weise eine Folgckrankheit der Schweineseuche (Lungen

abszesse) erzeugen kann.

II. Erscheinungen der Schweineseuche bei lebenden

Tieren.

a) Bei der septikilmischen Form.

Die Erscheinungen der Schweineseuche bei den lebenden

Tieren sind verschieden je nach der Form der Erkrankung.

Die septikümische Form, die jetzt nur selten und fast nur bei

sehr edlen und empfindlichen Tieren beobachtet wird, verläuft immer

sehr schnell und unter schwerer Störung des Allgemeinbctindens.

Die davon befallenen Tiere haben hohes Fieber (41,5 bis 4‘2,3° C)

und zeigen hochgradige Benommenheit, taumelnden Gang, keuchendes

Atmen, mitunter auch Blutungen aus den Luftweg-cm blaurote Ver

färbung des Rüssels und zuweilen auch Rötung und Schwellung

der Haut unter dem Haise oder in der unteren Bauchgegend oder

biaurote Flecke in der Haut.

Nach kurzer Krankheitsdauer verfallen die Tiere in einen

schiafühniichen Zustand, in dem sie verenden; Der Tod tritt in

24 bis 48 Stunden nach Beginn der Krankheit ein, und die Kadaver

sind meistens über den ganzen Körper blaurot verfärbt.

h‘) Bei der pektoraleu Form.

hie pektoraic Form der Schweineseuche ist die bei weitem

häufigste, jetzt gewöhnliche Form der Seuche. Sie nimmt einen

ehr verschiedenen Verlauf und wird nach diesem als akute oder

chronische Schweineseuche bezeichnet. Sowohl bei der akuten als

auch bei der chronischen Form sind als krankhafte Erscheinungen

Husten und erschwcrt'c"Atmurig ‘zugegen.’ ‘Beim akuten (schreiten)

Verlauf tritt die Atembcschwerde schon im Stande der Ruhe auf

fällig hervor. Die an akuter Schweineseuche erkrankten Tiere

atmen schnell und unter starker Mitbewegung der Flanken. Beim

chronischen (schleichenden Verlauf dagegen kann die Erschwerung

der Atmung im Stande der Ruhe unauffällig sein lind erst nach

Beunruhigung der Tiere durch Umhertreiben in Erscheinung treten.

Beim akuten Verlauf der Schweineseuche besteht außer dem

Husten und der erschwerten Atmung wie bei dem septikämischen

Verlauf stets eine erhebliche Störung des Aligemeinbcfindens, die

sich durch Fieber, Teilnahmlosigkeit, verringerten Appetit, große

Mattigkcit und Schwäche kennzeichnet. Wenn in einem Bestande

die akute Form der Schweineseuche herrscht, erkranken sowohl

ältere als auch jüngere Tiere, und die Erkrankung führt in einem

hohen Prozentsatz der Fälle (bis zu 75 Proz) im Verlaufe von

wenigen Tagen oder ein bis zwei Wochen zum Tode.

Beim chronischen Verlauf der Schweineseuche wird als auf

fällige Krankheitserscheinung Husten beobachtet. In einem Teile

der Fälle führt auch die chronische Schweineseuche zu erheblicher

Störung des Aligemcinbefindcns, die sich durch einen verringerten

Appetit, oft auch einen ungewöhnlichen (perversen) Appetit, einen

schleimigen Katarrh der Lidbindehüute, einen grindartigen Aus

schlag der Haut, Abmagerung oder durch eine mangelhafte Ent

wicklung bei den erkrankten Tieren ausspricht. Es kann aber bei

dem chronischen Verlauf eine deutlich sichtbare Störung des Ali

gcmeinbefindens zeitweise auch fehlen. Y

lli. Erscheinungen an toten Tieren.

Auch bei gestorbenen, getöteten oder geschiachteten schweinc

scuchekrunken Schwcincn sind die Veränderungen nach der Form

der Erkrankung, an der die Tiere gelitten haben, verschieden.

a) Bei der septikämischen Form.

Bei der scptikämischen Form sind ganze Lappen der Lunge

nicht zusammengefaiien (groß), rot, durchscheinend und Sitz von

Blutungen. Die erkrankten Teile sind derber und die Lungen

bliischen mit Flüssigkeit gefüllt. Über die Schnittflächen fließt



180 —

schaumige Flüssigkeit. Kehlkopf und Luftröhre enthalten gleich

falls schaumige Flüssigkeit. Die Schleimhaut des Kehlkopfes und

der Luftröhre ist gerötet und mit Blutungen durchsetzt. Die Falten

am Eingange in den Kehlkopf haben ein dunkelrotes, gallertiges

Aussehen. Auch an anderen Stellen, z. B. an der Haut, zeigen sich

(punktförmige) Blutungen. Daneben bestehen erhebliche allgemeine

Veränderungen an den übrigen Organen. Die Milz und die Lymph

drüscn sind geschwollen. Leber, Nieren, Muskeln und Herzfleisch

sind auffallend trübe.

b) Bei der pektoralen Form.

Bei der pektoralen Form der Schweineseuche sind mehr oder

weniger große Teile der Lunge Sitz einer Entzündung. Gleichzeitig

sind die Luftröhrenäste und die zwischen den Lungenläppchen

gelegenen Gewebszüge mit erkrankt. Erreicht die Lungenentzündung

die Oberfläche, so ist sie von einer fibrinösen oder serös-fibrinösen

Brustfellentzündung, häufig auch von einer gleichartigen Herz

beutelentzüudung begleitet. Die Brustfell- und die Herzbcutel

cntzündung können auch ohne Lungenentzündung zugegen sein.

Niemals fehlt eine Schwellung der an der Tcilungsstelle der Luft

röhre gelegenen Lymphdrüsen (Bronchialdrüsen).

l. Bei der akuten pektoralcn Form.

Bei der akuten Schweineseuche besteht der Inhalt der Lungen

bläschen an den erkrankten Teilen vorzugsweise aus Fibrin, weniger

aus Zellen. Es sind umfangreiche Teile der Lappen betroffen, die

im Beginne des Prozesses nicht zusammengefallen (groß), sehr rot

und feucht sind. Im weiteren Verlauf der Krankheit nimmt der

Umfang der kranken Teile noch mehr zu, auch werden die Teile

gleichzeitig dunkelrot und derb. In diesem Stadium ist die Durch

schnittsfläche stark gekörnt. Inmitten der dunkelroten Stellen

können sich noch später trübe, gelbliche, etwas trockene Abschnitte

zeigen. in denen das Luugengewebe abgestorben ist. Die Luftröhre

und ihre Äste sind mit blutiger, feinschaumiger Flüssigkeit erfüllt.

Die an der Teilungsstelle der Luftröhre gelegenen Lymphdrüsen

erreichen oft eine beträchtliche Größe und zeigen auf dem Durch

schnitt ein feuchtes, ziemlich gleichmäßiges, rötlich-gelbliches

Gewebe. Gleichzeitig zeigen sich erhebliche allgemeine Verände

rungen‘ an den übrigen= Organen (paronchymatöse Trübung).

2. Bei der chronischen pektoralen Form. ‘

Die chronische Schweineseuche ist gewöhnlich beschränkt auf

einzelne Teile der Lunge, namentlich die vorderen Lungcnlappen.

Zuweilen ist eine Anzahl kleinerer Abschnitte eines oder mehrerer

Lungenlappen ergriffen. Der Inhalt der Lungenbläschen besteht

vorzugsweise aus Zellen, nicht selten findet sich in ihnen aber auch

Fibrin. Die betroffenen Lungenteile sind im Beginne des Prozesses

rot und feucht, aber weder so rot noch so feucht und ausgedehnt

wie bei der akuten Form. Die Teile bleiben auch kleiner und

werden etwas trockener und graurot. Wenn bei chronischer Schweine

seuche das Allgemeinbefinden erheblich gestört war, so zeigen die

Tierkörper die Kennzeichen der Abmagerung, insbesondere eine

schlechte Entwicklung des Unterhautfettgewebes.

Als Folgeerscheinung der pektoralen Form der Schweineseuche

können narbige Einziehungen, Verkäsungen und Abszesse in den

Lungen, ferner Verwachsungen des Luugenfelles mit dem Rippenfell

und der Blätter des Herzbeutels vorhanden sein.

IV. Bakteriologischer Nachweis der Schweineseuche.

Der Bacillus suisepticus hat ovale bis stäbchenförmige Gestalt,

ist unbeweglich, nach Gram nicht färbbar, verflüssigt Gelatine und

Blutserum nicht, bildet in Zuckerbouillon kein Gas, laßt Milch und

Lackmusmolke unverändert, produziert dagegen Indol und ist für

Mäuse. Meerschweinchen und Kaninchen pathogen.

Zum Nachweis des Bacillus suisepticus reicht im allgemeinen

die Untersuchung eines gefärbten Ausstrichpräparates nicht aus.

Hierzu sind die Kultur und die Tierimpfung erforderlich. Abgesehen

von den Funden bei der septikämischen Form und heim akuten

Verlauf der Schweineseuche l'aßt sich die sichere Bestimmung des

Bacillus suisepticus in der Regel nur im bakleriologischen Labora

torium ausführen. Sie ist indessen für die veterinärpolizeiliche

Praxis nicht unbedingt erforderlich, da die Schweineseuche schon

durch ihre Ansteckungsfähigkeit sowie durch die Art und den Sitz

der Veränderungen in den Brustorgancn von ähnlichen Krankheiten

unterschieden werden kann.

 
Bei der scptikämischcn und akuten pcktoralen Form gelingt

es leicht, den Baeillus suisepticus in den erkrankten Teilen nach

zuweisen.

Dies gilt für die chronische Form neuerdings nicht mehr in

gleicher Weise. Bei chronisch kranken Schweinen und bei Ver

wendung der üblichen Menge des Ausgangsmaterials gelingt es in

einem Drittel der Fälle nicht mehr, die Erreger der Schweineseuche

aus den erkrankten Organen zu isolieren. In den Fällen, in denen

es gelingt, sind die isolierten Erreger oft so wenig virulent, daß

sie nur in ungewöhnlich großen Mengen Versuchstiere zu. töten

vermögen. In diesen Fällen besteht als alleiniges Krankheits

merkmal häufig nur Husten, dagegen keine Störung des Allgemein

befindens.

V. Veterinärpolizeilich zu bekämpfendc Formen der

Schweineseuche. '

Die Fälle von krankhafter Veränderung der Brustorganc, in

denen die Erreger der Schweineseuche nicht mehr nachgewiesen

werden können, oder in denen die Erreger nicht mehr virulent

sind, können für die Verbreitung der_Seuche nicht mehr von Be

deutung sein.

Ferner kann der Husten bei Tieren oft bis an das Lebensendte

bestehen bleiben, obwohl nur noch - veteriniirpolizeilich völlig

belanglose — Überbleibsel der Seuche vorhanden sind. Daraus

folgt, daß das Bestehen von Husten allein für den Nachweis der

Schweineseuche oder für die Annahme des Verdachts der Seuche

nicht ausreicht.

Endlich ist bekannt, daß sich geringgradige, mit einer Störung‘.

des Allgemcinhefindens nicht verbundene, entzündliche Veränderungen

an der Lunge, besonders an den Spitzen der vorderen Lungenlappen

nicht selten in Beständen finden, in denen Verluste von Schweinen

oder ein über das in der Schweinehaltung gewöhnliche Maß hinaus

gehendes Kümmern einzelner Tiere nicht beobachtet werden.

Daher können die vetcrinärpolizeilichen Maßregeln auf die Fälle

von Schweineseuche beschränkt bleiben, in denen die Seuche als

ansteckende und verlustbringende Krankheit auftritt.

Als Schweineseuche im vetcrinärpolizeilichen Sinne

ist daher die vorstehend beschriebene, ansteckende, in

der Regel in der Form einer Entziindungder Brustorgane

verlaufende Krankheit der Schweine nur anzusehen,

sofern sie mit erheblichen Störungen des Allgemein

befindens einhergeht.

Solche Störungen treten in die Erscheinung

a) bei lebenden Tieren:

in Fieber, Störung der Futtcraufnahmc, Mattigkeit oder (in chro

nischen Fällen) in Abmagerung;

b) bei toten Tieren:

in trüber Schwellung oder fettiger Metamorphose der Leber, des

Herzmuskels, der Nieren, unter Umständen Schwellung sämtlicher

Lymphdrüsen und der Milz, auch (ielbfitrbnng sämtlicher Gewebe‘

oder (in chronischen Fällen) in Abmagerung.

Wenn bei einem geschlachteten Schweine nur der chronischen

Schweineseuche ähnliche Veränderungen der Brustorgane ohne

weitere Erscheinungen der vorgcdachten Art ermittelt werden, so

ist dieser Befund nicht zum Ausgangspunkt von veterinilrpolizei—

lichen Maßregeln zu machen. '

VI. Diffcrentialdiagnose.

Mit der Schweineseuche können Erkrankungen der Schweine

verwechselt werden, die wie die Schweineseuche mit Veränderungen

der Brustorgane einhergehen. Es sind dies die durch den Strongylus

paradoxus bedingte Lungenwnrmkrankheit, die Lungentuberkulose,

die durch Ansaugung von Fremdkörpern in die Luftwege hervor

gerufene Lungenentzündung und die im Ansehluß an Wund

infektionen vorkommenden metastatischen Entzündungen der Lunge

und des Brustfelles.

Alle diese Erkrankungen können bei den lebenden Tieren

Krankheitserscheinungen hervorrufen, die mit denen der Schweine

seuche Ähnlichkeit haben Die angeführten Krankheiten können

auch mit Ausnahme der durch Aufsaugung von Fremdkörpern be

dingten Lungenentzündung gehäuft auftreten und dadurch den Ein

druck einer ansteckenden, von Tier zu Tier übertragbaren Krankheit

machen, weil die Krankheitskeime häufig zu gleicher Zeit bei einer
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größeren Zahl von Schweinen schädlich werden. So können die

Lungenwurmbrut auf der Weide, die Tuberkelbazillcn mit dem

Milchfutter und die Wundinfektionserrcger nach Operationen, wie

nach der Kastration, von dem größeren Teil eines Bestandes gleich

zeitig aufgenommen werden.

Sämtliche hier in Frage kommenden Krankheiten lassen sich

durch die Untersuchung getöteter Tiere von der Schwcineseuchc

unterscheiden.

a) Lungenwurmkrankheit.

Bei der Lungenwumrkrankheit findet man in den Verzweigungen

der Luftröhre, namentlich an der Lungenbasis, den Strongylus

paradoxus in großer Zahl. Die Würmer bilden oft förmliche Knäuel,

die nach Eröffnung der Luftröhrenäste leicht feststellbar sind. Die

von den Würmern befallenen Luftröhrenäste sind zum Teil er

weitert; ihre Schleimhaut ist geschwollen und mit Schleim bedeckt.

Außerdem können kleinere umschriebene Teile des Lungengewebes

im Bereiche der von den Lungenwürmcrn befallenen Luftröhrenäste

entzündet sein. Die vorderen Lungcnabschnitte sind bei der Lungen

wurmkrankheit von Veränderungen gewöhnlich frei.

Die vorwiegende Erkrankung der Luftröhrenverzweigungen und

der Nachweis der tierischen Schmarotzer sichern die Diagnose der

Lungenwurmkrankheit.

b) Lungentuberkulose.

Bei der Lungentuberkulose des Schweines finden sich Knötchen

und Knoten im Gewebe der Lungen. Die Knoten und Knötchen

können in sämtlichen Teilen der Lunge zugegen sein. Sie sind

zuerst grau, durchscheinend, werden später in der Mitte und

schließlich vollkommen gelb und trübe; in den vcrkästcn Herden

können sich Kalksalze ablagern. Die gleichen Knötchen und Knoten

werden in den Bronchialdrüscn angetroffen. In den veränderten

Teilen sind Tuberkelbazillen nachzuweisen. Die Lungcntuberkulose

ist mithin durch das Auftreten von Knötchen und Knoten im Lungen

gewebe und in den Bronchialdrüsen sowie durch den Befund von

Tuberkclbazillen von der Schwcineseuche zu unterscheiden.

c) Lungenentzündung infolge Aufsaugung von Fremdkörpern.

infolge Aufsaugung von Fremdkörpern entstandene Lungen;

cntzündungen bei Schweinen‘ sind in der Regel einseitig und führen

zum brandigen Zerfall der entzündeten Teile. In den entzündeten

Herden sind zahlreiche Bakterien der verschiedensten Art, ins

besondere Streptokokken, Staphylokokkcn und Kolibakterien nach

zuweisen. ‘

Die durch Aufnahme von Fremdkörpcm verursachte Lungen

entzündung ist durch das meist einseitige ‘Auftreten, durch die

Neigung zum brandigen Zerfall und dadurch von der Schweine

senche unterscheidbar, daß sie nicht ansteckend ist, sondern nur

gelegentlich bei einem Tiere eines Bestandes auftritt.

d) Luugenentzündungen im Anschluß an Wundinfektionen.

Im Anschluß an Wundinfektionen, insbesondere nach Kastrations

und Bißwunden, können sich durch Verschleppung der Infektions

crreger auf dem Wege der Blutbahn (metastatisch) Lungen

entzündungen und Brustfellentzündungen entwickeln. Hierbei treten

im Lungengewebc kugelige oder keilförmige Herde auf, die sich

fest anfühlen, zuerst rot sind, dann grau oder graugelb werden.

Die Herde können erweichen und von einer bindegewebigen Kapsel

umgeben werden. Die über den veränderten Teilen gelegenen

Brustfellabschnitte können die Merkmale der fibrinösen Entzündung

zeigen. Außerdem wird im Anschluß an Wundinfektioncn auch

eine difiuse fibrinösc Entzündung des Brustfelles beobachtet.

Bei der bakteriologischen Untersuchung findet man in den

durch Metastasen entstandenen Lungon- und Brustfellcntzündungen

gewöhnlich Streptokokken oder Staphylokokkon oder den Bacillus

pyogenes, ausnahmsweise auch das Bacterium coli commune. Diese

Bakterien sind in den durch Metastasen hervorgerufenen Ent

zündungsherden in großer Zahl, häufig wie in Reinkultur anzutreffen.

Die metastatischen Lungenentzündungen sind, wie schon er

wähnt, nicht von einem Tier auf das andere übertragbar. Sie

treten gewöhnlich vereinzelt in einem Bestand auf und werden nur

gelegentlich gehäuft beobachtet, wenn durch eine Operation, wie

die Kastration, bei einer größeren Zahl von Tieren eine Eingangs—

_pforto für die Wundinfektionserreger geschaffen wird.

 
Die metastatischen Lungen- und Brustfellentzündungen des

Schweinos sind mithin durch die Form und Verteilung der Ent

ziiudungsherde, durch den bakteriologischen Befund und durch den

nicht ansteckenden t‘harakter festzustellen.

e) Atelcktatische Herde.

Gelegentlich haben auch luftleere Stellen (atelektatische Herde)

in den Lungen gefallener oder geschlachteter Schweine zur Ver«

wcchslung mit Schweineseuche geführt. Die atclcktatisehen Herde

sind auch fest, ähnlich wie entzündete Teile der Lunge, aber blau

rot oder braunrot und eingesunken. Die zu den atelektatischen

Herden führenden Luftröhrenästc sind mit Absonderungsprodukten

der Schleimhaut verstopft. Femer sind bei dem Vorhandensein

atclektatischer Stellen in der Lunge die Bronchialdrüscn nicht an

geschwollen. Bei genauerer I'ntersuchung ist mithin die Lungen

atelektase unschwer als solche zu erkennen. Hierzu kommt, daß

bei der Lungenatelcktasc erhebliche allgemeine Veränderungen fehlen.

Die Schwcineseuchc unterscheidet sich von sämtlichen ge—

nannten Lungenkrankheiten an den lebenden Tieren durch ihre

Ansteckungsfiihigkeit, an getöteten oder gefallenen durch die Art

und den Sitz der anatomischen Veränderungen in den Lungen,

ferner durch den bakteriologischen Befund.

Anlage V.

Anweisung zur Bekämpfung des Botlaufs.

ä l. ' .

Der Besitzer von Schweinen ist verpflichtet, von dem Ausbruche

des Botlaufs, zu dem auch die sogenannten Backstcinblattern

(Nesselfiebcr) gehören, unter seinen Schweinen sowie von dem Auf

treten von Erscheinungen, die den Ausbruch der genannten Seuche

in seinem Schweinebcstande befürchten lassen, ohne Verzug,

spätestens innerhalb 24 Stunden, der Ortspolizeibehörde Anzeige zu

machen, auch die kranken und die verdächtigen Tiere von Orten,

an denen die Gefahr der Ansteckung fremder Tiere besteht, fern

zuhalten.

Die gleichen sowie die sonstigen in dieser Anweisung dem

Besitzer von-Schweinen auferlegten Pflichten liegen demjenigen ob,

welcher in Vertretung des Besitzers der Wirtselmftvorstehtyfernsr

bezüglich der auf dem Transporte befindlichen Schweine deren Be

gleitcr und bezüglich der in fremdem Gewahrsein befindlichen

Schweine dem Besitzer der betreffenden Gehöfte, Stallungen, Koppeln

und Weiden. Zur sofortigen Anzeige (Abs.1) sind auch die in

5 9 Abs. 3 des lteichsvichseuchengcsetzes namhaft gemachten

Personen verpflichtet.

Sind bereits Schweine unter Erscheinungen der bezeichneten

Seuche gefallen oder wegen Verdachtes der Seuche geschlachtet,

oder finden sich verdächtige Erschoinungen bei der Schlachtung,

so soll der Besitzer die Kadaver nebst Eingeweiden oder die gemäß

ä 15 der Ausführungsbestimmungen A des Bundesrats zu dem

Gesetze, betreffend die Schlachtvieh- und Fleischbcschau vom

3. Juni 1900 (vgl. Bekanntmachung des Reichskanzlers vom ‘30.Mai l902,

Zentralblatt für das Deutsche Reich, Beilage zu Nr. 22, S. 115) vom

Fieischbeschaucr bezeichneten für die Feststellung der Seuche

erforderlichen Teile bis zu der amtsticrürztlichcn Untersuchung oder

der ohne eine solche Untersuchung ergebenden polizeilichen Ver

fügung aufbewahren und jede Berührung der aufbewahrten Stücke

mit anderen Tieren oder durch unbefugte Personen verhüten.

ä 2.

Erhält die Ortspolizeibchördc durch die gemäß ä 1 erstattete

Anzeige Kenntnis von dem Ausbruch oder dem Vcrdachte des Rot

laufs, so hat sie sofort den beamteten Tierarzt behufs sach

verständiger Ermittlung und Begutachtung des Tatbestandes zu

zuziehen und durch Absperrung der kranken und verdächtigen Tiere

im Stall dafür zu sorgen, daß eine Berührung mit anderen Schweinen

nicht stattfindet. In gleicher Weise hat die Ortspolizeibehörde

vorzugehen, wenn sie auf andere Art von dem Ausbruch oder dem

Verdacht des Rotlaufs Kenntnis erhält. -Dcr Ortspolizeibehörde

liegt weiter die Sorge dafür ob, daß die Besitzer von Schweinen

ihre im 5 1 Abs. 3 aufgeführten Verpflichtungen erfüllen.

Kommen in einer Ortschaft, in der durch das Gutachten des

bcamteten Tierarztes der Ausbruch des Rotlaufs bereits festgestellt

ist, vor dem Erlöschen (5 8) der Seuche weitere Fälle von Rotlauf
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vor, so trifft die Ortspolizeibehörde sofort selbständig die erforder

lichen Anordnungen, ohne daß es einer nochmaligen Zuziehung des

beamteten Tierarztes bedarf. Die Ortspolizeibehörde hat hiervon

den beamteten Tierarzt unter Angabe des Inhalts der Anordnungen

sowie der Zahl und Art (Ferkel, Läufer, Zuchteber, Zuchtsauen,

Mastschweine) des gesamten Bestandes und der erkrankten, gefallenen

oder getöteten Tiere in Kenntnis zu setzen.

In gleicher Weise kann die Ortspolizeibehördc, falls die in

einer Ortschaft amtstierärztlich festgestellte Rotlaufseuche bereits

erloschen ist (ä B), beim Wiederauftreten von Rot-lauf in derselben

Ortschaft von der nochmaligen Zuziehung des beamteten Tierarztes

absehen und selbständig alsbald die erforderlichen Anordnungen

treffen, wenn zwischen der amtstierärztlichen Feststellung des

früheren Seuchenfalles und dem Neuausbruch der Seuche kein

längerer Zeitraum als vier Wochen liegt.

ä 3.

Ist nach dem Gutachten des beamteten Tierarztes der Ausbruch

des Rotlaufs festgestellt oder der Verdacht des Seuchcnausbruches

für begründet erklärt, so hat die Ortspolizcibehördc die erforder

lichen Schutzlnaßtegeln nach Maßgabe der nachstehenden Be

stimmungen anzüordnen und dabei die Betroffenen auf die Straf

vorschriften des ä 328 des Reichsstrafgesetzbuchcs und der ä5 66, 67

des Reichsviehseuchengesetzes hinzuweisen.

Erfolgt die Feststellung durch den beamteten Tierarzt in Ab

wesenheit des Leiters der Ortspolizeibehörde, so hat der beamtete

Tierarzt die sofortige vorläufige Einsperrung und Absonderung der

erkrankten und verdächtigen Tiere, nötigenfalls auch deren Be

wachung (ä 1‘2 Abs‘. 2 des Reichsviehseuchengesetzes) durch schrift—

liche oder protokollarische Eröffnung an den Besitzer der Schweine

oder dessen Vertreter vorläufig anzuordnen und hiervon der Orts

polizeibehörde Mitteilung zu machen.

5 4.

l. Die Ortspolizeibehörde hat anzuordnen, daß an den Haupt

eingitngen, insbesondere an sämtlichen, dem Publikum offenstchendcn

Eingängen des Seuchengehöftes und an den Eingängen des ver

seuchten Stalles Tafeln mit der deutlich lesbaren Inschrift „Rotlauf“

le1ttht“tichtb‘afangbhacht1werdenw" ‚ "

2 Für die rotlaufkranken und rotlaufverdächtigcn Schw'cine ist

Stall—(Standort)sperre anzuordnen; wenn irgend möglich, sind die

noch gesund erscheinenden Tiere von ihnen zu trennen.

Über die ansteekungsverdäehtigen Schweine, nämlich diejenigen,

die sich mit rotlaufkranken oder rotlaufverdächtigen Schweinen auf

demselben Gehöfte (Standort, Weide) befinden oder innerhalb der

letzten fünf Tage befunden haben oder sonst innerhalb dieser Frist

mit solchen Schweinen in nachweisliche Berührung gekommen sind,

aber noch keine rotlaufverditehtigen Krankheitserscheinungen zeigen,

ist die Gehöftsperro zu verhängen. Die Einführung neuer

Schweine in das Seuchengehöft ist zu verbieten.

3. Die der Rotlaufansteckung verdächtigen Schweine dürfen

aus dem Seuchengehöfte nur mit vorheriger ortspolizeilicher Ge

nehmigung und nur zum sofortigen Schlachten ausgeführt werden.

Die an Rotlauf erkrankten oder dieser Seuche verdächtigen Schweine

dürfen nur auf dem Seuchengehöft selbst oder mit ortspolizeilicher

Genehmigung in einer am Seuchenort befindlichen gewerblichen

Schlachtstätte oder in einem dort befindlichen öffentlichen Schlacht

hause geschlachtet werden.

Die Ortspolizeibehörde hat bei Genehmigung der Ausführung

von Schweinen zum sofortigen Abschlachten folgende Bedingungen

vorzuschreiben :

a). Die ausgeführten Schweine müssen auf Wagen oder auf

der Eisenbahn befördert werden und dürfen unterwegs

nicht mit anderen Schweinen in Berührung kommen oder

in fremde Gehöfte gebracht werden.

b) Die benutzten Wagen sind sofort nach dem Ausladen der

Schweine an dem Ausladungsorte gründlichst zu reinigen

und mit heißer Sodalauge‘zu waschen. ~

c) Das auf dem Wagen befindliche Stroh ist zu verbrennen

oder sonst unschädlich zu beseitigen.

d) Bei Benutzung der Eisenbahn ist die Eisenbahnverwaltung

vor dem Verladen von der Verdächtigkeit der Schweine

in Kenntnis zu setzen.

 

e) Die Schlachtung der ausgeführten Schweine muß unter

ortspolizeilicher Überwachung stattfinden, wenn sie nicht

in einem unter tierärztlicher Leitung stehenden öffentlichen

Schlachthause erfolgt. Letztercnfalls hat der Schlachthof

vorstcher der Ortspolizeibehördc des Schlachtortes eine

Bescheinigung über die Schlachtung einzureichen.

f) Liegt der Ort, an dem die Schlachtung stattfinden soll,

in einem anderen Ortspolizcibezirk, so ist die zuständige

Ortspolizeibehörde von dem Zeitpunkte des Eintreffens der

Sendung rechtzeitig zu benachrichtigen.

4. Es ist anzuordnen, daß kein der Stallsperre oder der Gehöfts—.

sperre unterworfenes Schwein, das verendet oder geschlachtet wird,

_ohne Genehmigung der Ortspolizeibehörde verwendet oder beseitigt

oder aus dem Gehöft entfernt werden darf. Hat die (lrtspolizei

behörde eine solche Genehmigung erteilt, so muß sie hiervon

spätestens bei der Desinfektionsabnahmc oder bei der Benach

richtigung von dem Erlöschen der Seuche (ä 9) den beamteten

Tierarzt in Kenntnis setzen. Wenn die Sperrmaßregeln lediglich

wegen Verdachts des Rotlaufs verhängt sind, so hat die Ortspolizei

behörde vor Erteilung der Genehmigung eine amtsticrärztlichc 0b

duktion des Tierkörpers zu veranlassen. ‚.'

5. Der Besitzer ist anzuhalten, den Zutritt zu den kranken oder

den verdächtigen Schweinen unbefugten Personen, namentlich Vieh

hitndlern, Fleischern und Kastricrern nicht zu gestatten, auch das

Betreten des Seucheugehöfts durch Schweine anderer Besitzer zu

verhüten.

g 5.

Wird der Ausbruch oder der Verdacht des Rotlaufs bei Schweinen

festgestellt, die sich auf dem Transport befinden, so ist die Weiter

bcförderung aller Schweine von der Ortspolizeibehörde zu verbieten

und ihre Absperrung anzuordnen, sofern es der Besitzerhicht vor

zieht, sie alle schlachten zu lassen. Dem Besitzer ist aufzugeben,

falls ein Schwein während der Absperrung verenden sollte, dies

unverzüglich der Ortspolizcibehörde anzuzeigen, die behufs Fest

stellung der Todesursaehe den beamteten Tierarzt zuzuzichen hat.

Können die Schweine innerhalb 24 Stunden einen Standort

crr0ichcn, in dem sie für die Dauer der Sperre untergebracht oder

geschlachtet werden sollen, so kann die. Ortspolizcibc‘hörde die

Weiterbefördcrung unter der Bedingung gestatten, daß die Schweine

unterwegs nicht auf fremde Gehöfte gebracht, und daß sie zu Wagen

oder auf der Eisenbahn befördert werden.

Vor Erteilung der Erlaubnis zur Überführung der Tiere in einen

anderen Ortspolizeibezirk ist bei der Ortspolizeibehörde des Be

stimmungsortes anzufragen, ob die Tiere dort Aufnahme finden

können. Wird die Erlaubnis zur Überführung der Tiere erteilt, so

ist die Ortspolizeibehörde des Bestimmungsortes von der Zeit, zu

der die Ankunft des Transportcs voraussichtlich erfolgen wird, in

Kenntnis zu setzen.

5 6.

Die Kadaver der an Rotlauf gefallenen Schweine sind durch

höhere Hitzegrade (Kochen oder Dämpfee bis zum Zerfall der

Weichteile, Ausschmclzen, trockene Destillation, Verbrennen) oder

auf chemischem Wege bis zur Auflösung der Weichteile unschädlich

zu beseitigen. Die hierdurch gewonnenen Erzeugnissd'können

technisch verwendet werden. “

Wo ein derartiges Verfahren untuulich ist, hat die Beseitigung

durch Vergraben möglichst an Stellen zu erfolgen, die von Tieren

nicht betreten werden. Vor dem Vergraben ist das Fleisch’mit

tiefen Einschnitten zu versehen und mit Kalk oder feinem, trocknem

Sand zu bestreuen oder mit Teer, rohen Steinkoblcntcerölen (Karbol

säure, Kresol) oder Alpha-Naphthylamin in fünfprozentiger Lösung

zu übergießen. Die Gruben sind so tief anzulegen, daß die Ober

fläche des Fleisches von einer mindestens 1 m starken Erdschicht

bedeckt wird.

ä 7.

Die von rotlaufkranken oder der Seuche verdächtigen Schweinen

benutzten Stallungen (Standorte) und die bei den Stallungen be—

findlichen Tummelplätze, die bei der Schlachtung von kranken und

verdächtigen Tieren benutzten Schlachttröge und alle sonstigen mit

den kranken Tieren oder deren Abfällen in Berührtmg gekommenen

Gegenstände (Krippen, Futtertröge, Gerätschaften, Kleider, Schuh
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zeug der Wärter usw.) müssen nach dem Aufhören der Seuche

oder nach Entfernung der kranken Tiere von den Besitzern des

infiziert werden. (Anlage A der Bundesratsinstruktion vom 27. Juni

1895 und die besondere Desinfcktionsanweisung für die Schweine—

krankheiten.)

Die Desinfektionsvorschriften sind dem Besitzer sogleich mit

den Sperrmaßregeln durch den beamtcten Tierarzt, sofern dieser

zugezogen wird, sonst durch die Polizeibehörde mit der aus

drücklichen Bestimmung zu eröffnen, daß die Desinfektion, wenn

der gesamte Schweinebestand gefallen, geschlachtet, getötet oder

ausgeführt ist, sofort, andernfalls frühestens fünf Tage nach der

Abheilung oder Beseitigung des letzten Krankheitsfalles zu beginnen

hat, dann aber ohne Verzug auszuführen ist.

Der Desinfektion hat stets die Beseitigung des verseuchten

Düngers und aller von den kranken Tieren herrührenden Abfälle

voranfzugehen.

Der Dünger ist entweder auf möglichst undurchlässigen Wagen

auf das Feld zu fahren und sogleich unterzupflügen oder zu ver

brennen oder an einem Platze, der von Schweinen nicht betreten

werden kann,’ aufzustapeln und mit anderem Dünger (am besten

Pferde- oder Kuhdung), oder wenn solcher nicht vorhanden ist,

mit Stroh, Laub, Torf oder anderem losen Material zu überschichten.

Dünger, der in dieser Weise aufgestapelt ist, wird innerhalb

14 Tagen durch Selbsterhitznng unschädlich und kann alsdann

ohne‘ weiteres abgefahren werden.

ä 8.

Der Rotlauf gilt als erloschen und die angewendeten Schutz

maßregeln sind aufzuheben:

l. wenn der gesamte Schweinebestand gefallen, geschlachtet,

getötet oder ausgeführt ist; oder

2. falls ein Bestand verblieben ist, wenn mindestens fünf

Tage verflossen sind, nachdem das letzte kranke oder seuchen—

verdächtige Tier gefallen, geschlachtet, getötet, ausgeführt

oder genesen ist und

wenn in beiden Füllen (zu 1 und 2) außerdem die Des

infektion vorschriftsmäßig erfolgt und abgenommen ist.

% 9.

Die Abnahme der Desinfektion erfolgt durch die Ortspolizei—

behörde. Jedoch ist der beamtete Tierarzt zur Desinfektionsabnahme

zuzuziehen, wenn es sich um Hitndler- oder Gaststallungen oder um

solche Bestände handelt, aus denen regelmäßig Schweine zur Zucht

abgegeben werden.

Nach Abnahme der Desinfektion hat die Ortspolizeibehörde die

Schutzmaßregeln aufzuheben und davon den beamteten Tierarzt zu

benachrichtigen, wenn dies nicht schon bei der Desinfektionsab

nahme (Abs. l) geschehen ist.

10.

Verletzungen der Anzeigepflicht (ä 1) und Zuwiderhandlungen

gegen die auf Grund der vorstehenden Vorschriften angeordneten

Schutzmaßregeln unterliegen, sofern nicht nach den bestehenden

Gesetzen eine höhere Strafe verwirkt ist, den Strafvorschriften des

ä 328 Strafgesetzbuchcs, sowie der gä 65, 66 und 67 des Reichs

viehscuchengesetzcs.

y ‚S 11.

Die Anweisung tritt . . . . ‚ . . in Kraft.

Die landespolizeiliche Anordnung vom

wird hiermit aufgehoben.

Anlage VI.

Anweisung zur Bekämpfung der Schweineseuche.

ä 1

für alle .3’ Seuchen gleich, siehe Rollen/I

ä 2

entspricht dem ersten Absatz des ß 2 bei Hollauf.

g 3

für alle 3 Seuchen gleich, siehe Rotlauf.

ä 4.

l. Die beamteten Tierärzte haben den Schweinebestand, in

dem die Schweineseuche oder der Seuchenverdacht festgestellt ist,

nach Zahl und Art (Ferkel, Läufer, Zuchteber, Zuchtsauen und

Mastschweine) aufzunehmen und möglichst zu ermitteln, wie lange

die verdächtigen Erscheinungen schon bestehen, ob neuerdings

werfen.‘ ‘ ‚ „.‚ .. ..

 

Schweine aus dem Gehöfte verkauft oder in Verdacht erregender

Weise entfernt sind, ob, wann und wo die kranken oder seuche

verdächtigen oder diejenigen Schweine, auf deren Ankauf der

Seuchenausbruch nach Lage der Sache zurückzuführen ist, etwa

erworben sind und wer der frühere Besitzer war. Das Ergebnis

dieser Ermittlungen ist der Ortspolizeibehörde ohne Verzug mit

zuteilen, die danach schleunigst die erforderlichen Maßregeln zu

trelfen, nötigenfalls die anderen beteiligten Ortspolizeibehörden zu

benachrichtigen hat.

2. Die Ortspolizeibchörde hat den Ausbruch der Schweineseuche

sofort auf ortsübliche Weise und in dem für amtliche Publikation

bestimmten Blatts (Kreisblatt) öffentlich bekannt zu machen, ferner

hat sie anzuordnen, daß an den Haupteingängen, insbesondere an

sämtlichen dem Publikum offenstehenden Eingängen des verseuchten

Stalles Tafeln mit der deutlich lesbaren Inschrift „Schweineseuche“

leicht sichtbar angebracht werden.

Für die seuchenkranken und seuchenverdächtigen Schweine

ist Stall-(Staudort-)sperre anzuordnen; wenn irgend möglich sind

die noch gesund erscheinenden Tiere von ihnen zu trennen.

Über die ansteckungsverdächtigen, nämlich diejenigen Schweine,

die sich mit kranken oder seucheverdächtigen Schweinen auf dem

selben Gehöfte (Standort, Weide) befinden oder in letzter Zeit be

funden haben oder sonst mit solchen Tieren in letzter Zeit in

nachweisliche Berührung gekommen sind, aber noch keine ver—

dächtigen Krankheitserscheinungen zeigen, ist die Gehöftssperre

zu verhängen.

Der Weidegang ansteckungsverdüchtiger Schweine kann jedoch

von der Ortspolizeibehörde unter der Bedingung gestattet werden,

daß die Tiere dabei keine Wege und keine Weiden betreten, die

von Schweinen aus seuchenfreien Gehöften benutzt werden, und

daß sie auf der Weide mit solchen Schweinen nicht in Berührung

kommen.

Die Ortspolizeibehörde kann die Einfuhr gesunder Schweine

in gesperrte Gehöfte gestatten. Die‘ neu eingeführten Schweine

sind nach ihrem Eintritt in das Seuchengehöft als ansteckungs

verdächtig zu behandeln und als solche der Gehöftsperre zu unter

' . .„ ‚ ‚ t.‚ltän‚l

4. Die an Schweineseuche erkrankten oder dieser Seuche oder

der Ansteckung verdächtigen Schweine dürfen aus dem Seuchen

gehöft nur mit vorheriger ortspolizeilicher Genehmigung und nur

zum sofortigen Schlachten ausgeführt werden. Sie dürfen nur auf

dem Seuchengehöfte selbst oder in einer am Seuchenort befindlichen

gewerblichen Schlachtstiitte oder in dem öffentlichen Schlachthause

des Seuchenorts, oder wenn am Seuchenorte kein öffentliches

Schlachthaus vorhanden ist, ‘in einem der nächstgelegenen öffent

lichen Schlachthäuser geschlachtet werden.

Die Ortspolizeibehörde hat bei Genehmigung der Ausführung

von Schweinen zum sofortigen Abschlachten folgende Bedingungen

vorzuschreiben:

a) Die aus dem Seuehengehöft ausgeführten Schweine müssen

auf Wagen oder auf der Eisenbahn befördert werden und

dürfen unterwegs nicht mit anderen Schweinen in Be

rührung kommen oder in fremde Gehöfte gebracht werden.

b) Die benutzten Wagen sind sofort nach dem Ausladen der

Schweine an dem Ausladungsorte gründlichst zu reinigen

und mit heißer Sodalauge zu waschen.

c) Das auf den Wagen befindliche Stroh ist zu verbrennen

oder sonst unschädlich zu beseitigen.

d) Bei Benutzung der Eisenbahn ist die Eisenbahnverwaltung

vor dem Verladen von der Krankheit oder der Verdächtig

keit der Schweine in Kenntnis zu setzen.

c) Die Schlachtung der ausgeführten Schweine muß unter

polizeilicher Überwachung stattfinden, wenn sie nicht in

einem unter tieritrztlicher Leitung stehenden öffentlichen

Schlachthause erfolgt. Letzterenfalls hat der Schlacht

hofvorsteher der Ortspolizeibehörde des Schlaehtorts eine

Bescheinigung über die Schlachtung einzureichen.

Liegt der Ort, an dem die Schlachtung stattfinden soll,

in einem anderen Ortspolizeibezirk, so ist die zuständige

(irtspolizeibehürdo von dem Zeitpunkte des Eintrcifens

der Sendung rechtzeitig zu benachrichtigen.

f
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Vorstehende Bestimmungen über die Ausführung von

Schweinen aus dem Seuchengehöft gelten nicht für

ansteckungsverdächtige fette Schweine. Die Orts

polizeibehörde kann vielmehr gestatten, daß solche

Schweine aus gesperrten Gehöften ausgeführt und in

den freien Verkehr gebracht werden, wenn der Besitzer der

Schweine deren Gesundheit und volle Schlachtreife durch tier

ärztliche Bescheinigung nachweist. Die Bescheinigung muß den

Zweck ihrer Ausstellung angeben und verbleibt bei den Akten der

Ortspolizeibehörde. Sie verliert ihre Gültigkeit, wenn die Ausfuhr

nicht innerhalb von zwei Tagen nach der Ausstellung erfolgt ist.

5. Es ist anzuordnen, daß kein der Stall- oder Gehöftsperre

unterworfenes Schwein, das verendet oder geschlachtet wird, ohne

Genchmigurg der Ortspolizeibehürde verwendet oder beseitigt oder

aus dem Gehöft entfernt werden darf. Hat die Ortspolizeibehürdc

eine solche Genehmigung erteilt, so muß sie hiervon spätestens bei

der Feststellung des,Erlöschens der Seuche (ä 8) den beamteten

Tierarzt in Kenntnis setzen. Wenn die Sperrmaßregeln lediglich

wegen Verdachts der Seuche verhängt werden sind, so hat die

Ortspolizeibehörde vor Erteilung der Genehmigung eine amtstier

ärztliche Obduktion des Tierkörpers zu veranlassen.

6. Der Besitzer ist anzuhalten, den Zutritt zu den kranken

oder verdächtigen Schweinen unbefugten Personen, namentlich

Viehhändlern, Fleischern und Kastrierern, nicht zu gestatten, auch

das Betreten des Seuchengehöftes durch Schweine anderer Besitzer

zu verhüten.

7. Gewinnt die Schweineseuche in einer Ortschaft eine größere

Verbreitung, so ist die Abhaltung von Schweinemärkten, sowie der

Auftrieb von Schweinen auf‘ Wochen- oder Viehmärkte in dem

Seuchenorte und dessen Umgebung von dem Landrat, in Stadt

kreisen von der Ortspolizeibehörde zu verbieten

Das Verbot ist öffentlich bekannt zu machen.

8. In den Fällen zu 7 ist durch die dort genannte Behörde,

wenn die Seuche ihrer Beschaffenheit nach eine größere und all

gemeinere Gefahr einschließt, je nach Umständen die Sperre des

Ortes oder von Ortsteilen vorzuschreiben, außerdem ist das gemein

schaftliche Austreiben von Schweinen aus mehreren (ichüftenaur

Weide zu verbieten.

Für die Ausfuhr der in gesperrten Orten oder Ortsteilen be

findlichen Schweine aus dem Sperrbezirk haben die Vorschriften

dieses Paragraphen unter Ziffer 4 sinngemäß Anwendung zu finden.

Bei der Verhängung der Sperre ist zugleich anzuordnen, daß

durch gesperrte Ortsteile oder Orte Schweine nicht getrieben und

nur unter der Bedingung durehgefahren werden dürfen, daß die

Transporte dort nicht anhalten. Ferner ist vorzuschreiben, daß an

der Grenze des gesperrten Ortes oder der gesperrten Ortsteile

Tafeln mit der deutlich lesbaren Aufschrift „Gesperrt wegen

Schweineseuche“ leicht sichtbar anzubringen sind.

ä 5

für alle 3 Seuchen gleich, siehe Rollauf.

ä 6

für alle 3 Seuchen gleich, siehe Rollauf.

5 7

wie bei Rollauf, nur tritt an Stelle des dortigen Absalz 2 der Salz:

Die Anordnung der Desinfektion erfolgt durch den beamteten

Tierarzt.

ä 8.

Die Schweineseuche gilt als erloschen und die angeordneten

Schutzmaßregeln sind aufzuheben:

l. wenn dergesalmte Schweinebestand gefallen, geschlachtet,

getötet oder ausgeführt ist; oder

2. falls ein Bestand verblieben ist: wenn 14 Tage verflossen

sind, nachdem das letzte kranke oder scuchenverditchtige Tier ge

fallen, geschlachtet, getötet, ausgeführt oder genesen ist und

wenn in beiden Fällen (zu 1 und 2) außerdem die Desinfektion

vorschriftsmäßig erfolgt und abgenommen ist.

Wenn ein Bestand verblieben ist (Abs. 1 zu 2), hat der beamtete

Tierarzt auf Ersuchen der Ortspolizeibehürde durch eine Unter

suchung zunächst festzustellen, ob sich kranke oder seuchen

verdächtige Tiere in dem Bestande nicht mehr befinden. Ergibt

diese Untersuchung die Seuchenfreiheit und Unverdächtigkeit des

 

Bestandes, so ordnet der bcamtcte Tierarzt die Vomahme der

Desinfektion an.

ä 9.

Die Prüfung der Desinfektion erfolgt ebenfalls durch den

beamteten Tierarzt, und zwar im Falle der Nr. 1 des 5 8 alsbald,

im Falle der Nr. 2 ebenda frühestens 14 Tage nach Feststellung

der Seuchenfreiheit. Letzterenfalls hat der beamtete Tierarzt bei

dieser Gelegenheit den gesamten Schweinebestand noch einmal zu

untersuchen, um festzustellen, ob Neuerkrankungen oder neue

Scuchenverdachtsfitlle in der Zwischenzeit vorgekommen sind. Ab

gänge durch Tod oder Tötung sind hierbei als Neuerkrankungen

aufzufassen, wenn nicht nachgewiesen wird, daß die Erkrankungen,

die zum Tode oder zur Tötung (Schlachtung) führten, nicht durch

Schweineseuche verursacht waren. Wird auch bei dieser Unter

suchung die Seuchefreiheit und Unverdächtigkeit des Bestandes

festgestellt, so hat der beamtete Tierarzt die Desinfektion ab

zunehmen, sofern sie ordnungsmiißig ausgeführt ist, und hiervon

die Ortspolizeibehörde zu benachrichtigen.

Die Ortspolizeibehörde hat alsdann die Schutzmaßregeln auf

zuheben und das Erlöschen der Schweineseuche in gleicher Weise

wie ihren Ausbruch zur öffentlichen Kenntnis zu bringen.

Die etwa verhängte Sperre des Seuchenortcs oder von Orts

teilen ist vom Landrat, in Stadtkreisen von der Ortspolizeibehörde

aufzuheben, wenn die Voraussetzungen, die zu der Anordnung ge

führt haben (vgl. 5 4 Ziffer 8), weggefallen sind. Das gleiche gilt

von den gemäß 5 4 Ziffer 7 erlassenen Verboten.

5 10

für alle 3 Seuchen gleich, siehe Rollauf.

5 11.

Tritt in einem Schweinebestande neben oder in Verbindung

mit der Schweineseuche oder dem Verdacht dieser Seuche auch die

Schweinepest oder der Verdacht der Schweinepest auf, so haben

für die Bekämpfung der Seuche nicht die Vorschriften dieser An

weisung, sondern die der Anweisung zur Bekämpfung der Schweine

pest vom . . Anwendung zu finden. '

s 12

1m‘e bei Rollauf f II.

Anlage VII.

Anweisung zur Bekämpfung der Schweinepest.

_s‚ 1

für alle 3 Seuchen gleich, siehe Rotlauf.

ä 2

wie bez’ Schweineseuche.

ä 3

für alle 3 Seuchen gleich, siehe Roflauf.

5 4.

l. u. 2. wie bez’ Schweincseudze.

3. Für die seuchekrankcn und. scucheverdächtigen Schweine ist

Stall- (Standort-) sperre anzuordnen; wenn irgend möglich sind die

noch gesund erscheinenden Tiere von ihnen zu trennen.

Über die ansteckungsverdächtigen, nämlich diejenigen Schweine,

die sich mit kranken oder seucheverdächtigen Schweinen auf dem

selben Gehöfte (Standort, Weide) befinden oder in letzter Zeit be

funden haben oder sonst mit solchen Tieren in letzter Zeit in nach

weisliche Berührung gekommen sind, aber noch keine verdächtigen

Krankheitserscheinungen zeigen, ist gleichfalls die Stallsperre

zu verhängen.

Über das Seuchcngehöft ist die Gehöftsperre zu verhängen.

Die Einführung neuer Schweine in das Seuchengehöft ist zu ver

bieten.

4. Schweinepestkranke oder der Seuche verdächtige Schweine

dürfen nur auf dem Seuehengehüfte geschlachtet werden Die Aus

führung solcher Tiere vom Seuchengehöfte ist nicht zu gestatten.

Ansteckungsverdächtige Schweine (Ziffer 3 Abs. 2) dürfen aus

dem Seuehengehöft nur mit vorheriger ortspolizeilicher Genehmigung

und nur zum sofortigen Schlachten ausgeführt werden. Die

Schlachtung solcher Schweine darf außer auf dem Seuchengehüfte

selbst auch in einer gewerblichen Schlachtstätte des Seuchenortes

oder in dem am Seuchenort befindlichen öffentlichen Schlachthausc

oder mangels eines solchen in einem der nächstgelegenen öffent

lichen Schlachthiiuser stattfinden.
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Die Ortspolizeibehörde hat bei Genehmigung der Ausführung

von Schweinen zum sofortigen Ahschlachten folgende Bedingungen

vorzuschreiben: wie bei Schweineseuche a—f (ohne den Nachsatz).

5.——8. wie bei Sehweinescuchc.

ä 5

für alle 3 Seuchen gleich, siehe Rotlauf.

6 6

für alle 3 Seuchen gleich, siehe Rotlauf.

5 7

wie bez‘ Sehzrez'neseuche.

ä 8.

Die Schweinepest gilt als erloschen und die angeordneten

Schutzmaßregeln sind aufzuheben:

l. wenn der gesamte Schweinebestand gefallen, getötet, ge

schlachtet oder ausgeführt ist, oder

2. falls ein Bestand verblieben ist: wenn vier Wochen ver

flossen sind, nachdem das letzte kranke oder seuchenverdächtige

Tier gefallen, getötet, geschlachtet oder genesen ist und

wenn in beiden Fällen (zu 1 und 2) die Desinfektion vorschrifts

mäßig erfolgt und abgenommen werden ist.

Wenn ein Bestand verblieben ist (Abs. 1 zu 2) hat der be

amtete Tierarzt auf Ersuchen der Ortspolizcibchörde durch eine

Untersuchung zunächst festzustellen, ob sich kranke oder seuchc

verdächtige Tiere in dem Bestande nicht mehr befinden. Ergibt

diese Untersuchung die Scuchenfreiheit und Unverdiichtigkcit des

Bestandes, so ordnet der beamtcte Tierarzt die Vornahme der Des

infektion an unter Angabe des Zeitpunktes, an welchem mit der

Desinfektion zu beginnen ist.

s 9.

Die Prüfung der Desinfektion erfolgt ebenfalls durch den be

amteten Tierarzt, und zwar im Falle der Nr. 1 des ä 8 alsbald, im

Falle der Nr. 2 ebenda frühestens vier Wochen nach Feststellung

der Scuchenfreiheit (ä 8). Bei dieser Gelegenheit hat der bcamtete

Tierarzt den gesamten Schwcinebestaud noch einmal zu untersuchen.

usw. wie bei ScIm-eincsenche.

ä 10 und 5 11.

für alle 3 Seuchen gleich, siehe [Je/lauf.

Anweisung zur Reinigung und zur Zerstörung der Anstsekunusstoti’e

(Desinfektionsverfahren) bei Rotlauf, Schwelnsseuehe und Sehweinepest.

I. Als Reinigungs- und Zerstörungsmittel

sind anzuwenden:

l. Sodalösnng. Die Bereitung geschieht durch Auflösung von

mindestens einem Kilogramm käuflicher Waschsoda in 50 Liter

heißen Wassers.

2. Lösung der Kaliseife 3 Teile sogenannter Schmierseife

oder grüner oder schwarzer Seife werden in 100 Teilen heißen

Wassers gelöst.

3. Kalkmilch. 1 Raumteil frisch gelöschter Ätzkalk wird mit

3 Raumteilen Wasser zu einer dicken oder mit 20 Raumteilen

Wasser zu einer dünnen Kalkmileh angerührt.

4. Frischer, starkriechender Chlorkalk wird mit 3 Raumteilen

Wasser zu einer dicken oder mit 20 Raumteilen Wasser zu einer

dünnen Chlorkalkmileh angerührt.

5. 5prozent. Karbolsäurelüsung. Ein Teil verflüssigte Karbol

säure (Acidum carbolicurn liquefactum des Arzneibuches) wird in .

18 Teilen Wasser gelöst.

6. Steinkohlen- oder Holztecr.

7. 3prozent. Kresohchwefelsäurelösung.

Zur Herstellung werden zunächst 2 Raumteilc rohes Kresol ‚

((‘resol. crud. des Arzneibuehes für das Deutsche Reich) mit

1 Raumtcil roher Schwefelsäure (Acid. sulfuricum crud. d. A. B.

f. d. D. R.) bei gewöhnlicher Temperatur gemischt.

Von diesem Gemisch werden frühestens 24 Stunden nach seiner

Zubereitung 30 Gramm mit Wasser zu 1 Liter Desinfektions

flüssigkeit aufgefüllt und gut durchgemiseht. Die Kresolschwefel- ;

 

säurelösung ist innerhalb 24 Stunden nach ihrer Herstellung zu

verwenden. ‚

II. Anwendung der Reinigungs- und Zerstörungsmittel:

1. Kot, Blut, Magendarminhalt und Abfälle seuchekranker oder

verdächtiger Schweine müssen sorgfältig gesammelt und verbrannt

oder wie die Tierkörper vergraben werden.

In gleicher Weise sind die Eingeweide geschlachteter seuche

kranker oder seuchcverdiiehtiger Schweine, sowie die Schlacht

abfällc einschließlich der Abwaschwässer unschädlich zu machen.

2. Behufs Zerstörung des Austeckungsstofies der von seuche

kranken oder seucheverdächtigen Schweinen benutzten Räumlich

keiten sind neben der gründlichen Reinigung und Auslüftung der

letzteren nachfolgende Maßregeln anzuwenden:

a) Hölzerne. Gerätschaften, Krippen, Bretterverschliige usw. sind,

soweit erforderlich, abzunehmen und zu verbrennen.

b) Nicht gepflasterter Fußboden muß, soweit er von den flüssigen

Ausleerungen der kranken Tiere durehfeuchtet ist, abgegraben und

an den trockenen Stellen durch Abstoßen der obersten Schicht

gründlich gereinigt werden. Schlechtes Pflaster und hölzerne Fuß

böden müssen aufgenommen und alsdann die darunter befindliche,

von Kot und flüssigen Abgängen der kranken Tiere durehfeuchtete

Erde abgegraben werden. Das alte. Material an Steinen kann nach

Reinigung und Abschliimmen mit dicker Kalkmilch, gesundes Holz

werk der Fußböden, in welches die Feuchtigkeit nicht tief ein

gedrungen ist, nach erfolgter Reinigung und Übertlinchen mit (‘hier—

kalkmilch wieder benutzt werden. Festes Pflaster wird mit heißem

Wasser gereinigt und mit dicker Kalk- oder (‘lilorkalkmileh ge

schliimmt.

Die Abflußrinnen und Kanäle werden wie der Fußboden be

handelt.

c) Feste, massive Wände werden mit dicker Kalkmilch über

tilncht. Von den Lehmwänden wird eine dickere oder dilnncre

Schicht, je nachdem sie schadhaft sind oder nicht, abgestoßen,

worauf die Wände mit dicker Kalkmilch bestrichen werden.

Hölzerne Wände und feste Bretterverschläge werden mit heißer

Lösung von Kaliseife oder Soda gereinigt und mit (‘hlorkalkmilehb

Teer oder Kresolschwefelsäurelösung angestrichen.

Ist die Oberfläche des Holzwerks stark zerrissen oder zerfascrt,

so ist sie durch Abstoßen einer genügend dicken Schicht zu glätten,

bevor das Reinigungsmittel (zu I) aufgetragen wird.

d) Decken, Balken, Säulen usw. werden wie die aus gleichem

Stoffe bestehenden Wände behandelt.

- Eisenteile sind mit öprozcntiger Karbolsäurelösung oder Teer

zu bestreichen.

e) Stallgerätschaftcn aller Art von Eisen oder anderem Metall

werden durch Feuer von Ansteckungsstoffen gereinigt und zu diesem

Zwecke der Wirkung glühender Kohle oder des Flammenfeuers

kurze Zeit ausgesetzt. Ist die Anwendung des Feuers aus

geschlossen, wie z. B. bei festsitzenden Krippen, so werden diese

Gegenstände mit heißer 2prozentiger Sodalösung oder 3prozentiger

Kaliseifenliisung gereinigt und mit dicker Kalk- oder Chlorkalkmilch

angestrichen.

f) Hölzeme Geräte einschließlich der Fuhrwerke und Schleifen,

auf denen Tierkörper, Streu, Dünger oder andere Abfälle gefahren

sind, sind mit heißer Kaliseifenlösung abzureiben, mit Wasser abzu—

spülen und demnächst mit Karbolsäurelösung, Kresolschwefelsäurc

lösung oder Teer zu bestreichen.

3. Kleider und Schuhe der Personen, denen die Wartung und

Pflege der kranken und verdächtigen Tiere übertragen war, sind

nach dem Erlöschen der Seuche zu desinfizieren. Die Kleider sind

eine Stunde lang in Wasser oder Seifenwasser zu kochen, die

Schuhe mit Kresolwasser abzuwaschcn.

4. Die Tummelplittze der Schweine sind mit ungelüschtem Kalk

zu bestreuen, wenn angängig, nachdem die oberste Erdschicht ab

gehoben ist. Die Schweine sind darauf noch einige Zeit hindurch

von den 'l‘ummelpliitzen fernzuhalten.
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Zerreißung der Zehenbeugemuskeln bei einer Kuh.

Von Ohcrvoterinär Perl.

Nebenstehend abgebildete Kuh glitt angeblich am 2.2. Juli

1906 auf dem Nachhausewcge von der Weide hinten aus, zog

sich hierbei nach Ansicht dcs:_Ku~hhirtcn einen Knochenbruch zu

und mußte auf einem Wagen nach Hause befördert werden.

lchstellteMuskelzerreißung

gesunden Kuh gewohnt ist. Nach etwa drei Wochen hatte sie

sich angewöhnt, mit der leidenden Gliedmaße in starker Fessel

und Klauenbeugestellung zu stehen. Es ließ sich beobachten,

daß hierbei die Entfernung zwischen Tuber und Femur erheblich

kleiner als bei normaler Stellung, die Voraussetzung fiir eine

Vereinigung der Rißstiimpfe also eine möglichst günstige war.

Als ich Anfang Oktober

 

im Bereiche der Zehenbeuge

muskeln des rechten Hinter

schenkels fest. Eine präzisere

Diagnose war nicht möglich.

Genauel'ntersuchung,bestehend

in Druck, Beugen, Strecken.

Drehen und Biegen bei auf

gelegtem Ohr ergab das Fehlen

eines Bruches, gleichzeitige Pal

pation der Achillessehne und

ihrer Anheftungsstelle am Tuber

calcanei das Fehlen einer Zer

reißung bzw. Loslösung der

Achillessehne. Letztere war be

weglicher, als die der gesunden

Gliedmaße, „schlafi‘“ konnte man

diesem Zustand jedoch kaum

nennen. Das Tier konnte auf

 
  vdie Kuh wiedersah, war sie

bereits seit reichlich acht

Tagen wieder zum Ziehen

leichter Kartoffelfuhren

h e n ut z t. Es waren also bis

zur Wiederherstellung der

Gebrauchsfähigkeit r e i c 111 i c h

acht Wochen verstrichen. Nur

ein nnwcsentliches ,.Ziehen“

mit der rechten Hinterglied

inaße deutete noch auf die vor

ausgegangene Erkrankung hin.

— Bemerkenswert ist, daß der

linke Hinterfuß trotz der an

dauerndenAlleinbelastungvöllig

gesund blieb, was hauptsächlich

wohl dem vielen Liegen zu

zuschreiben ist.

 

 

stehen und sich niederlegen,

und benutzte dazu lediglich das gesunde Bein. Bei Belastung

des kranken Beines knickte dasselbe in den (ielenken ein, wobei

der Fersenhöcker sich fast bis zur Erde bewegte.

Bei der Intaktheit der Achillessehne stellte ich Heilung

(nach frühestens vier Wochen) in Aussicht und rieb die Gegend

der Gastrocnemii zwecks Herbeifiihrung einer möglichst starken

Reaktion tüchtig mit Unguentnm canth. acr. ein. Die Kuh blieb

im Stalle und angebunden. Sie lag mehr, als man das bei einer

Die beigetiigte Abbildung

ähnelt sehr der Stockflethschen in Müllers Lehrbuch der

speziellen Chirurgie; bei dieser letzteren scheint eine Senkung

der Hüfte angedeutet zu sein, welche in meinem Falle fehlte.

In der „Tierärztlichen Rundschau“, XI, 5, beschreibt

O. E. Vogel eine „Ruptur der Zehenbeugemuskeln an beiden

Hinterschenkeln bei einer Kuh“; dort ruhte die Kuh in Sitz

stellung auf der Plantarfläche beider Hintermittelfüße.

„Im allgemeinen ist die Prognose bei den Muskel
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zerreißungen günstig“ (F röhn er, Kompendium, VII.Aufl., S. 239).

——— „Je auffälliger die Beugestellung, desto geringer die Aussicht

auf Heilung“ (Möller, spez. Chirurgie, II. Aufi., S. 810,

Kontinuitätstrennungen in der Achillessehne und den Waden

muskeln). — Mir scheint, je straffer die Achillessehne,

desto größer ist auch die Aussicht auf Heilung.

\

Beitrag zur Ätiologie der infektmsen Bronchitis und

Bronchopneumonie der Kälber.

Von Prof. Dr. R. Hertl und Adj. Dr. L. Reisinger der Tierärztlichcn

Hochschule in Wien.

(Vorläufige Mitteilung.)

Seit längerer Zeit hatten wir Gelegenheit, eine infektiöse

Bronchitis und Bronchopneumonie der Kälber zu untersuchen,

welche schon pathologisch-anatomisch mit den gewöhnlichen

Formen der septischen Pleuropneumonie nicht übereinstimmt,

indem sie sich vornehmlich als Bronchopneumonie, fast durchaus

in den vorderen kleinen Lappen beginnend, darstellt, eine Form,

die wahrscheinlich mit der von Semmer, Peroncito, Bali,

Seifert, Imminger, Kern und anderen beschriebenen,

identisch ist.

Auch klinisch manifestiert sich dieselbe von Anfang an

durch die Erscheinungen einer Bronchitis, zu denen sich in

kurzer Zeit die Symptome einer Pneumonie hinzugesellen; ihr

Verlauf ist, sofern die Tiere nicht frühzeitig zugrunde gehen,

chronisch.

Nachdem die Resultate unserer bakteriologischen Unter

suchungen mit den uns aus der Literatur bekannten nicht über

einstimmen, haben wir dieselben in einer vorläufigen Mitteilung

zusammengefaßt.

Im mikroskopischen Ausstriche aus erkrankten Lungenpartien

und Bronchialsekret finden sich Stäbchen, deren Dicke gewöhnlich

der der Hühnercholerabakterien entspricht, manchmal dieselbe

etwas übertrifft, und deren Länge von kokkenähnlichen Formen

bis zu Stäbchen vom Durchmesser eines roten Blutkörperchens

variiert; am häufigsten sind Formen, die 2—5 mal so lang als

breit sind; die kurzen erscheinen gerade, die längeren meist etwas

gebogen, und alle haben abgerundete Ecken. Sie färben sich

mit den gewöhnlichen Anilinfarben, doch bleibt die Färbung

häufig eine schwache; gute Bilder erhält man durch protrahierte

Verwendung von zur Hälfte verdünntem Karbolfuchsin und

nachheriges kurzes Abspülen in Alkohol. Die kurzen und mittel

langen Formen färben sich manchmal in toto, zumeist aber

finden sich nur die Enden in größerer oder geringerer Aus

dehnung stärker tingiert, wobei die gefärbten Abschnitte an den

beiden Polen manchmal verschieden groß sind. Häufig klingt

der gefärbte gegen den ungefärbten Abschnitt hier allmählich

ab. Bei den etwas längeren Formen ist das ungefärbte Mittel

stück oft von bedeutender Ausdehnung; manchmal findet sich

auch nur ein gefärbtes Korn an dem einen Pole, so daß Bilder

entstehen, welche eine große Ähnlichkeit mit jenen aufweisen,

wie man sie oft bei nicht sporentragenden Ranschbrandbakterien

zu sehen Gelegenheit hat. Bei den längeren Stäbchen wechseln

zuweilen mehrere gefärbte Abschnitte von verschiedener Form

und Größe mit ungeflirbten ab und die Bakterienleiter ver

schmälern sich etwas gegen das eine Ende zu.

Die Bakterien sind gram-negativ; die Zahl derselben in

manchen Fällen ist eine außerordentlich spärliche, in anderen

 
eine verhältnismäßig reichliche, wobei dann die sonst gewöhnlich

einzeln und außerordentlich selten zu zweien bis dreien an

einander gereiht liegenden Mikroorganismen auch in kleinen

Häufchen gruppiert getroffen werden können. Anscheinend sind

sie in Ausstrichen von Bronchialsekret reichlicher vertreten als

in solchen von erkrankten Lungenpartien; sie liegen fast durch

wegs außerhalb der Zellen; die Bakterien sind unbeweglich.

Bei der kulturellen Untersuchung aus den Organen kamen

immer gleichzeitig Platten von Glyzerinagar, Traubenzucker

agar und Serumagar zur Verwendung. Das in allen unter

suchten Fällen gefundene Bakterium wächst am besten bei

Zusatz von Rinderserum zu den verwendeten Nährböden bei

Körpertemperatur. Die Kolonien auf Serumagarplatten sind

gewöhnlich schon nach 24 Stunden mit freiem Auge deutlich

sichtbar, hie und da schon bis 1 mm im Durchmesser, und

einzeln stehende Kolonien erreichen nach einigen Tagen eine

Größe von 11/2—2 mm im Durchmesser; dieselben sind flach,

rundlich, scharfrandig, nur bei großen, alten Kolonien kann der

Rand mehr lappig werden; sie erscheinen im auffallenden Lichte

grauweiß und nehmen gewöhnlich nach einigen Tagen einen

gelbgrünlichen Farbenton an; im durchfallenden Lichte sind sie

bläulich und größere Kolonien später mit einem mehr weißlichen

dichteren Zentrum versehen.

Bei schwacher Vergrößerung unter dem Mikroskop

(Reichertsches Objektiv 3, Okular 4) haben die ganz kleinen

Kolonien einen ganz lichtgrauen Farbenton mit einem etwas

dunkleren wie eine unregelmäßige Schuppe aussehendem Zentrum,

während sie gegen die Peripherie fast homogen erscheinen; ihr

Rand ist scharf‘; beim weiteren Wachstum stellt sich ein gelb

licher bis _gelbbräunlicher Farbenton _eirr und/die _Kolonien

werden fast immer wie mit unregelmäßigen, gegen die Peripherie

zu immer kleiner werdenden Schuppen bedeckt. Die Kolonien

haben eine gewisse Ähnlichkeit mit denen der Hühnercholern

und Schweineseuche. Auf Platten von Glyzerinagar und Trauben

zuckeragar bleibt das Wachstum gewöhnlich vollständig aus

oder es tritt nur spärlich und kümmerlich meist auf den ersten Strich

beschränkt ein, wo noch reichlich Material vom Organismus des

betreffenden Tieres mit ausgestrichen, oder unmittelbar um

liegengebliebene Klumpen des Ausstrichmaterials herum.

Im Stiche von Serumagar erfolgt rasches und reichliches

Wachstum, meist in den oberen Partien etwas stärker; an der

Oberfläche derselben entweder kein Wachstum oder nur in der

nächsten Umgebung des Einstiches.

Im Stiche von Glyzerinagar und Traubenzuckeragar bleibt

das Wachstuni fast durchwegs aus, nur in ganz vereinzelten

Fällen wurde eine sehr spärliche Entwicklung beobachtet.

In Serumbonillon bildet sich ein mäßiger, flockiger, ziemlich

leicht aufwirbelbarer Bodensatz bei anfangs leichter Trübung

des ‘Nährmediums, das sich später fast vollständig klärt;

gewöhnliche Bouillon bleibt klar ohne sichtbares Wachstum und

ohne Bodensatzbildung.

Auf Glyzerinkartofl‘el und gewöhnlicher Kartoffel wurde eine

makroskopisch sichtbare Weiterentwicklung nicht beobachtet.

Milch wird nicht zum Gerinnen gebracht und ihre Reaktion

bleibt amphoter.

Auf erstarrtem Serum ist die Entwicklung eine sehr spärliche,

das Serum wird dadurch nicht verflüssigt.

In flüssigem Serum erfolgt spärlicheres Wachstum als in

Serumbonillon.
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In Traubenzuckerserumagar tritt keine Gasentwicklung ein;

Indol wird gebildet. Die Bakterien konnten regelmäßig in den

erkrankten Lungänpartien kulturell nachgewiesen werden, während

mehrere Kulturversuche mit Material aus Bronchiallymphdrüsen,

Milz und Herzblut negativ ausfielen.

Nach den bisher ausgeführten Impfversuchen an kleinen

Versuchstieren mangelt den Kulturen bei subkutaner und intra

peritonealer Impfung auf Mäuse, Kaninchen und Meerschweinchen,

sowie bei subkutaner Impfung auf Hühner und Tauben eine

pathogene Wirkung für die genannten Tiere.

Impfversuche an Kälbern ergaben bisher folgende Resultate:

Fütterung mit Kulturen schlug bei zwei Kälbern fehl; ebenso

verliefen zwei intratracheale und eine intravenöse Impfung

resultatlos. '

Durch intrathorakale Injektion wurde in einem Falle eine

in zwei Tagen tödlich verlaufende beiderseitige serofibrinöse

Pleuritis erzeugt; vier andere in gleicher Weise infizierte Kälber

wurden nach verschieden langer Beobachtungszeit getötet: bei

der Obduktion derselben wurden neben den entzündlichen Er

scheinungen an der Injektionsstelle in einem Falle eine um

schriebene fibrinöse Pleuritis, in zwei Fällen eine Bronchitis

und Atelektase des ersten Lappens an der Seite der Injektions

stelle und einmal eine Bronchitis und Bronchopneumonie der

ersten drei kleinen Lappen derselben Seite gefunden und aus

den pathologisch veränderten Partien das zur Infektion ver

wendete Bakterium wieder in Reinkultur gewonnen, mit Ausnahme

eines Falles, wo infolge Aspiration von erbrochenen Futtermassen

bei der Schlachtung eine totale Verunreinigung des Züchtungs

materiales der Lungen erfolgte.

Mittelst Nasensprays gelang es in allen fünf von uns bisher

ausgeführten derartigen Infektiousversuchen eine Erkrankung

der Kälber herbeizuführen. Eines der Tiere ging nach 43tägiger

Beobachtung an einer Nephritis zugrunde, zeigte aber gleich

zeitig eine Bronchitis mit Atelektase und Katarrhalpneumonie

im ersten rechten Lungenlappen; ein zweites Tier verendete

nach 28 Tagen an einer Bronchopneumonie in allen rechten

Lappen, ein drittes wurde nach 23 Tagen als krank geschlachtet

und bei der Sektion eine Bronchopneumonie in den ersten drei

Lappen rechts und im zweiten Lappen links konstatiert; in den

genannten Fällen gingen aus den pathologisch veränderten

Lungenpartien wieder Reinkulturen der zur Inhalation ver

wendeten Bakterienstämme an. Bei einem weiteren nach

15 Tagen eingegangenen Tiere fand sich eine beiderseitig aus

gebreitete Bronchopneumonie mit eingestreuten kleinen Eiter

herden; die Isolierung des zur Infektion verwendeten Bakteriums

war ' in diesem Falle mit Hilfe des Plattenverfahrens infolge

Überwucherung durch ein dem Künnemannschen Bazillus

gleichendes Bakterium nicht möglich. Dieses Tier stand in

einer gemeinsamen Boxe mit einem anderen Versuchskalbe,

welchem zur selben Zeit eine Kultur des Künnemannschen

Bazillus in die Nase gesprayt worden war, das aber gesund

blieb, und hatte daher Gelegenheit, durch die enge Berührung

mit letzterem sich nachträglich mit dem letzterwähnten Bazillus

zu infizieren; es lag also in diesem Falle eine unfreiwillig zustande

gekommene Mischinfektion vor. Das fünfte Kalb erkrankte eben

falls längere Zeit nach der Infektion unter geringgradigem

Fieber und Husten, erholte sich aber wieder und lebt noch.

Die‘ Resultate der Impfung an Kälbern scheinen wesentlich

durch das Alter der verwendeten Kulturen beeinflußt zu werden,

 

da die Virulenz derselben eine rasche Abnahme zu erfahren

scheint; die Kulturen sind häufig schon nach 14 Tagen nicht

mehr übertragnngsflthig; Sporenbildung wurde nicht gesehen.

Aus mehreren Lungen wurde neben dem beschriebenem Bakterium

ein kurzer, unbeweglicher, gram-positiver Bazillus von Größe

und Form des Rotlaufbazillus herausgezüchtet, welcher häufig

eine leicht keulentörmige oder spindelige Gestalt aufwies und

meist auch auf Zucker-Agar- und Glyzerin-Agarplatten gedieh,

wenn auch weniger gut als auf Serum-Agarplatten.

Das Wachstum der Kolonien des letzteren Bakteriums auf

Serumagarplatten blieb in den ersten 24 Stunden gewöhnlich

erheblich geringer als das des erstgenannten, so daß es im Striche

eben wahrnehmbar war; in einigen Tagen erreichen aber einzeht

stehende Kolonien eine bedeutende Größe (bis zu 2 mm im

Durchmesser). Gut entwickelte Kolonien dieses Bakteriums sind

ziemlich stark erhaben, saftig aussehend, rundlich im auffallenden

Lichte grauweiß, im durchfallenden Lichte graugelb, an das

Aussehen der Kolonien eines schwach gefärbten Staphylococcus

aureus erinnernd; er wächst fast regelmäßig im Zuckeragar

und Glyzerinagarstich, bringt Milch unter Säuerung zur Ge

rinnung, verflüssigt festes Serum und bildet kein Judol, auch

kein Gas im Zuckeragar. Dieses Bakterium stimmt mit Aus

nahme seines Verhaltens zur Graufürbung und seines Wachtums

Vermögens auf Glycerinagar und Zuckeragar in seinen mikro

skopischen und kulturellen Eigenschaften mit dem Bacillus

pyogenes bovis (Künnemann) überein, denn die genannten

Unterschiede dürften von untergeordneter Bedeutung sein.

Die Lungen, aus welchen beide Bakterien gleichzeitig ge

züchtet wurden, zeigten immer in den katarrhalisch-infiltrierten

Partien zerstreut sitzende Eiterherde von Stecknadelkopf- bis

Bohnengröße. Gelegentlich fanden sich auf den Platten, außer

den beschriebenen, vereinzelt Kolonien anderer Bakterien vor.

Gegenüber jenen Bakterien aus der Gruppe der hämorrha

gischen Septikämie, welche die Erreger der septischen

Pleuropneumonie der Kälber sind, möchten wir besonders

folgende Unterscheidungsmerkmale hervorheben: die häufig be

deutende Größe und Vielgestaltigkeit des eingangs beschriebenen

Bakteriums, das mangelnde Wachstum auf‘ den gewöhnlichen

Nährböden, auf denen die Erreger der Schweineseuche und

Hühnercholera bei Kontrollversuchen sich üppig entwickelten,

und die fehlende Pathogenität der Kulturen für die verwendeten

kleinen Versuchstiere.

Aus der Praxis.

Von Tierarzt W. Zimmermann-Barum (Braunschweig).

Auftreten starker Lektation bei einer Stute vier Monate vor Ablauf der

normalen Trächtigkeit.

Bei einer 41/2 jährigen belgischen Rotschimmelstute des

Gutsbesitzers N. zu J., die am 16. April 1905 gedeckt war,

traten am 19. November 1905, d. h. genau vier Monate vor Ab

lauf der normalen Trächtigkeit, Anschwellung des Euters, ver

bunden mit starker Laktorrhöe auf. Dieses plötzliche Einsetzen

ergiebiger Laktation im siebenten Monate der Trächtigkeit ließ

den Verdacht aufkommen, daß der Fötus abgestorben war.

Da sich die Stute in den nächsten Tagen nicht krank zeigte,

mußte angenommen werden, daß es zur Mnmiiikation des

Fötus gekommen war, denh bei Anwesenheit eines in Fäulnis

übergegangenen Fötus hätte es müssen zu erheblichen Störungen

im Allgemeinbefinden des Muttertieres kommen.
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< Die Euteranschwellung sowie die Laktorrhöe blieben in

derl Folge unverändert bestehen. Das Unverständlfihehiierbei

war nur, daß der Hinterleib der Stute ständig an Umfang

zunahm. '

Die Erklärung für diese eigenartige Erscheinung fand sich,

als die Stute am 15. Februar 1906 plötzlich fohlte. Das um

ca. fünf Wochen zu früh geborene Fohlen war tot. Zugleich

mit diesem annähernd ausgetragenen Fohlen wurde mit den Ei

hänten ein mnmifizierter Fötus von der Größe eines Terriers

ausgeschieden, der ein lederartiges Aussehen besaß.

Dieser Befund ergab ohne weiteres, daß durch das Absterben

der einen Frucht das vorzeitige Einsetzen der Laktation bewirkt

wurde. Beachtenswert in diesem Falle dürfte neben dem relativ

seltenen Vorkommen einer Steinfrncht bei der Stute der Umstand

sein, daß bei dieser Zwillingsschwangerschaft durch das Absterben

eines Fötus der andere nicht in Mitleideuschaft gezogen wurde.

Zerreißung der oberen Aufhängebänder der Sesamheine an allen vier

Füßen bei einer neunjährigen Halbblutstute.

Eine Fuchsstute des Oberamtmanns E. zu S. sollte nach

dreiwöchentlicher Stallruhe am neunten Tage nach dem Abfohlen

wieder dem Hengste zugeführt werden. Unterwegs bekundete

das Tier eine dauernd stärker werdende Lahmheit, die schließ

lich so hochgradig wurde, daß die Stute nicht mehr von der

Stelle zu bewegen war und auf einem Viehwagen in den Stall

zurückgebracht werden mußte. Hier trat das Tier so stark

durch, daß sämtliche vier Fesselgelenke fast den Erdboden be

rührten. Nur mit Mühe konnte es die wenigen Schritte bis zum

Stall zurücklegen und stürzte dann nieder. Bei der Unter

suchung) zeigten sich an den Fesselgelenken Schwellungen, die

bis zur Mitte des Metakarpns hinaufreichteh, vermehrt waren

und schmerzhaft waren. Die Sesambeine ließen sich leicht hin

und herbewegen, die oberen Aufhängebänder waren dicht ober

halb derselben abgerissen. Durch Kühlen, später feuchte Wärme

und endlich durch Anlegen von Gipsverbänden wurde nach acht

Wochen soweit Heilung erzielt, daß die Stute mit ihrem Fohlen

auf die nahegelegene Weide geschickt werden konnte. An der

Rücktläche der Fesselgelenke blieben erhebliche spindelf‘örmige

Verdickungen zurück, die ausgedehnte Znsammenhangstrennungen

an den Fesselbeinbeugern vermuten ließen. Da eine Gebrauchs

fähigkeit des Tieres nicht mehr zu erhoffen war, wurde es nach

Absetzen des Fohlens an den Schlächter verkauft.

Dieser Krankheitsfall dürfte einen neuen Beweis dafür

liefern, daß durch längeres Stehen im Stalle die Festigkeit der

Sehnen abgeschwächt wird.

Referate

Klinische und experimentelle Untersuchungen

über die perniciöse Anämie des Pferdes (infektiöse

Typho-Anämie).

Von Prof. Garn? und Valltäe-Alfort.

(Revue gön(=nlo de mL-d. väti’rrinaire, 1. 12. 1906 u. l. 2. 1907.)

Unter den Namen „progressive perniciöse Anämie, seuchen

hafte Anämie, infektiöse Anämie“ wird eine Pferdekrankheit

bezeichnet, die seit Jahren in dem Tal der Maas, in 0st

frankreich und in Elsaß-Lotringen ‘auftritt. Die von t‘. nnd‘V.

veröffentlichte Arbeit schildert die Versuche, die seit drei Jahren

über diese Seuche im Seuchen-Institut von Alfort unternommen

werden sind. '

 

 

Während die‘ nicht-französische Fachliteratur keine mit

Bestimmtheit auf die hier besprochene Krankheit anwendbare

Studie aufweist‘, ist im Recueil von 1893 die Krankheit bereits

von Lign6e aus Joinville (Departement Haute-Marne) zum

erstenmal gemeldet werden. Einige Wochen später berichteten

Charlier und Dönoe, daß die Krankheit im Departement

Marne vorkomme. Als Ursachen wurden die schlechte Hygiene,

die Ernährung durch künstliches Futter, der ungenügende

Training angegeben.

Im Jahre 1881 unternahm Prof. Delafoud eingehende

Studien über die Krankheit und schilderte ihre Symptome, die

Läsionen, die Ätiologie und ihre Behandlung in einer Reihe

von Artikeln des Recueil. Seine Versuche, die Krankheit auf

das Schaf und andere Pferde zu übertragen, mißglückten; er

verwarf deshalb die Ansicht, daß es sich um eine übertragbare

Krankheit handle, beschuldigte, wie seine Vorgänger, die künst

lichen Futtermittel, schreibt aber, daß die Verwendung von

faulendem Wasser und das Einatmen von mit t'auligen Materien

vermischter Luft der Krankheit ‘in einzelnen Fällen einen sep

tischen Charakter verleihe.

Bouley und Reynal bekämpften die Theorie der Infektion

durch das Futter in ihrem 1856 erschienenen Dictionnaire. Am

9. Juni 1859 verteidigte der Tierarzt Anginiard aus llleaux in

einer der Socie‘tä Centrale vorgelegten Arbeit die Ansicht, daß

die Krankheit ansteckend sei. Samson berichtete zwei Jahre

später über diese Arbeit und verurteilte sie in der nngerechtesten

Weise; Bouley verhinderte jedoch die Annahme dieses Urteils

durch die Sociötü (‘entrale und publizierte 1861 im Recueil zwei

präzise Beobachtungen des Tierarztes Ledru,‘ welche die An

sicht Anginiards rechtfertigten.‘ ‘ ' ' "“"""‘

Von 1861 bis 1894 sind in der französischen Literatur

keine bemerkenswerten Veröffentlichungen über die Krankheit

zu finden. Mutelet legte in letzterem Jahre eine Arbeit der

Sociätö (‘entrale vor, die auf Grund eigener Beobachtungen die

Theorien Anginiards bestätigte. Endlich gaben 1904 sowohl

Roger als auch (‘arrü und Valläe neue Beobachtungen bekannt,

die die infektiöse Natur des Leidens außer Zweifel lassen.

Die Seuche herrscht zurzeit im ganzen Tal der Maas, in

Elsaß-Lothringen,*) insbesondere in den Departements Aube,

Ardennes, Cöte d‘0r, Marne, Haute Marne, Meuse, Meurthe et

llloselle und Seine et Marne. Die Verluste sind mitunter sehr

schwer, im Departement Meuse werden z. B. 377 Todesfälle

perniciöse Anämie als Durchschnittsjahresverlust ge

meldet. In allen verseuchten Gegenden werden zahlreiche,

sogenannte „verfluchte“ Ställe bezeichnet, in welchen der

ganze Bestand von 10 und 20 Pferden in einigen Monaten

weggerafi‘t wird und in welchen die Ersatzpferde ebenso schnell

demselben Schicksal verfallen. In anderen Ställen befällt die

Seuche den vierten oder dritten Teil, manchmal die Hälfte des

Bestandes, so daß die Besitzer die Pferdehaltung aufgaben und

Ochsen einstellten. Nach der von C. und V. aufgenommenen

Enquete ist der Gesamtverlnst pro Jahr auf mehrere Tausend

Pferde zu berechnen.

durch

*) Es wurde bisher angenommen, daß die Seuche in Elsaß

Lothringen nur in dem westlich von der Mosel gelegenen Teile von

Lothringen vorkomme, erneute Beobachtungen des Schlachthaus—

direktors Helfe r-Mülhausen, die mit anderen Wahrnehmungen des

Referenten übereinstimmen, jedoch noch nicht genügend kontrolliert

werden konnten, lassen befürchten, daß die Seuche auch im süd

lichen Teile des Ober-Elsaß aufgetreten ist.
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C. und V. unterscheiden, je nach dem Verlauf, eine akute,

subakute und chronische Form der Krankheit.

In der akuten Form tritt die Krankheit plötzlich auf.

Die erkrankten Tiere werden schlapp und träge; die geringste

Arbeit verursacht stark beschleunigte Atmung und bisweilen

das Zusammenbrechen des Patienten. Der Appetit ist null; die

Futteraufnahme geschieht langsam und verweilt der Patient

lange mit gefülltem Manie ohne Kaubewegungen vorzunehmen.

Die Konjunktiva ist injiziert, ödematös, gelblich mit rötlichem

Untergrund. Häufig sind Petechien wahrzunehmen, welche rasch

verschwinden und bald wieder auftreten. Schwellung der Augen

lider und Photophobie sind in der Regel nicht vorhanden, doch

ist Tränenflnß ziemlich häufig. Die Temperatur steigt auf 40°,

40,50 bisweilen auf 420 und bleibt bis zum Tode gewöhnlich

hoch. Die Hyperthermie wächst langsam, sie erreicht ihr

Maximum meist nur nach zwei oder drei Tagen; oft sind im

Laufe desselben Tages Schwankungen von 61/2, 2 und 2 l/2 Graden

zu bemerken.

Die Patienten halten den Kopf unbeweglich, die Nasenlöcher

sind weit geöffnet, der Gesichtsausdruck erinnert an Starrkrampf.

Es treten Erscheinungen der Darmeutzündung mit übelriechender

Diarrhöe auf. Der Kot ist oft rötlich gefärbt, manchmal mit

blutigen Striemen besetzt. Der Atmungsapparat ist normal, der

Puls aber reich, ziemlich frequent (60—90 Pulsschläge), die

Herztöne_sind pochend und. jede Bewegung bewirkt eine förm

liche wahnsinnige Herzaktion und Intermittenzen. Deutliche

Ödeme sind nicht vorhanden, nur Schwellung der abschüssigen

Teile. Der Harn wird in großer Menge abgesetzt, er ist dunkel

gefärbt, fast immer eiweißhaltig. Der Eiweißgehalt schwankt

zwischen einigen Zentigrammen und mehreren Grammen; bei

einzelnen Patienten haben C. und V. bis zu 14 Gramm Eiweiß

pro Liter festgestellt. Zucker und Phosphate fehlen, ebenso,

in der Regel, Hämatien und Hämoglobin, dagegen finden sich

Harnzylinder vor. Die Bewegungsstörungen sind ziemlich auf

fallend. Im Stelle ist das erkrankte Tier schwankend, die Fort

bewegung und das Aufstehen fallen ihm schwer, ‘es besteht eine

deutliche Parese der Nachhand. Es tritt ein rascher Muskel

schwund, hauptsächlich der Nachhand und der Iliospinalmuskel

ein; in einigen Tagen verlieren die Patienten ein Viertel bis zu

einem Drittel ihres Gewichts. ' Später nehmen die Lokomotions

störungen zu, es ist dann eine effektive Paralyse der Nachhand

mit Harninkontinenz zu beobachten. Das Haarkleid ist glanzlos,

die Haare lassen sich mit größter Leichtigkeit ausziehen.

Tragende Stuten abortieren meist. Der häufigste Ausgang dieser

Form des Leidens ist der Tod, der zwischen 5 und 15 Tagen,

meist innerhalb 8 Tagen eintritt.

Die Krankheit hat somit in dieser Form einen aus

gesprochenen typhösen Charakter. Die Veränderungen im Blute

sind wenig deutlich, es ist am Patienten keine Erscheinung der

Anämie wahrzunehmen. Doch gibt der Aderlaß, wenn er in

den ersten Tagen der Erkrankung vorgenommen wird, inter

essante Erscheinungen. Das Blut fließt leicht, gerinnt aber

langsam; die rotbraun gefärbten Hämatien scheiden sich sehr

rasch ab und agglutinieren sich, vereinigen sich zu kleinen

Agglomeraten, die in einem überfärbten, oft opaleszierenden

Plasma schwimmen.

Bei der subakuten Form finden sich die mehr oder

weniger abgeschwächten Erscheinungen der akuten Form vor.

Sie unterscheidet sich von dieser durch die ausgesprochenen

 

 

Remissionen, welche im typhösen Zustande auftreten und die

Heilung der Patienten vortäuschen. Der Appetit tritt wieder

ein, die Erscheinungen am Auge verschwinden, die Ödeme resor

bieren sich und die Temperatur fällt. C. und V. haben Patienten

beobachtet, bei welchen diese Remissionen wochenlang, bis zu

acht Monaten angehalten haben. Doch zeigt die Untersuchung

des Hames das Fortbestehen der Albuminurie, die Untersuchung

des Auges, daß die Konjunktiva ödematös ist und ein eigen

artiges öliges Ansehen hat. Der Aderlaß läßt ebenfalls wahr

nehmen, daß Anämie besteht. Die geringste Arbeit verursacht

Atemnot, Herzklopfen, Schweißausbrnch und oft das Nieder

stürzen des vollkommen erschöpften Tieres. Solche Anstrengungen

haben in der Regel das Wiederauftreten der schweren typhösen

Erscheinungen zur Folge und. führen zum Tode. Die Dauer

der subakuten Form ist sehr verschieden, der Tod tritt nach

einigen Wochen, bisweilen erst nach mehreren Monaten ein,

durch progressive Erschöpfung des Patienten oder infolge eines

typhösen Anfalles.

Die chronische Form zeichnet sich durch die sehr deut

lichen Erscheinungen der Anämie aus. Auch hier ist das erste

Stadium jedenfalls durch Fieber gekennzeichnet, doch entgeht

dasselbe der Beobachtung. Die Patienten werden weich, faul;

der Appetit ist wechselnd, ungenügend; das Haarkleid ist ge

sträubt, glanzlos, die Haare lassen sich mit Leichtigkeit aus

ziehen. Die Maulschleimhaut ist bleich, gelblich, die Konjunktiva

gelblich, infiltriert, das Auge erscheint fett, ölig. Die Tem

peratur ist meist normal, es sind wenig frequente intermittierende

Fieberanfälle wahrnehmbar. Das Arbeiten fällt dem Tier

schwer, es verliert schnell den Atem, schwitzt leicht, zeigt

Tochykardie, Intermittenzen und venösen Puls. Der Puls ist

reich, frequent, ungleich. Oft wird vorübergehend Diarrhöe

bemerkt, der Schlauch, der Bauch, die Unterbrust und die

Hintergliedmaßen zeigen Ödem. Der Gang ist schwankend, das

Aufstehen sehr mühsam. Harn wird in großer Menge aus

geschieden, er ist meist eiweißhaltig. Die Anämie wird immer

deutlicher und kennzeichnet sich durch die extreme Nieder

geschlagenheit des Patienten, die ausgesprochene Bleichsncht

der Schleimhaut, die immer hellere Färbung des Aderlaßblntes.

Das Blut gerinnt schlecht, der Blutkuchen ist reich und klein;

Blutungen werden mit Mühe gestillt; Wunden vernarben äußerst

langsam. Bleibt der Patient sich selbst überlassen oder wird

er behandelt, eventuell mehr oder minder über seinen Bedarf

ernährt, so verschlimmert sich der Zustand oder er verbessert

sich für eine Weile. Die Besserung kennzeichnet sich durch

die Wiederkehr des Appetits und das Verschwinden der Ödeme;

sie besteht aber nur zum Schein, und in der Mehrzahl der Fälle

tritt der Tod entweder bei einem ersten akuten Anfall oder

durch Erschöpfung des an der Grenze des anämischen Zustandes

eingetroffenen Patienten ein. Der Verlauf beansprucht einen bis

vier Monate, manchmal mehr.

Diese drei Formen der Krankheit sind gleichzeitig im

Verlauf desselben Seuchenganges, in demselben Milieu zu be

obachten. Die Pferde jeden Alters, jeder Rasse werden be

fallen. Neu in einen verseuchten Stall eingestellte Tiere sind

verloren, bei ihnen verläuft die Krankheit akut oder subakut,

wie sie auch in bisher seuchenfreien Beständen unter diesen

Formen zuerst auftritt.

Die Läsionen betreffen das Blut, das Herz, die Milz, die

Drüsen und das Knochenmark. Mitunter sind Läsionen der

ü.
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Nieren, der Leber, des Darms und Ödeme der verschiedenen

Gewebe vorhanden. Die Veränderungen im Blute fehlen nie,

sie finden sich am Plama und an den Blutkörperchen. Das

Plasma ist sehr wenig gerinnfähig, überfärbt, dunkelgelb oder

grünlich, sehr oft dichroisch, namentlich in der akuten Form

und in den subakuten oder akuten Anfällen, die in der chronischen

Form beobachtet werden. ‘Die Hämatien agglutinieren schnell

und leicht in der akuten Form. Sie sind sehr unregelmäßig,

von sehr verschiedenem Durchmesser, arm an Hämoglobin, leicht

zerstörbar. Zahlreiche Hämatien sind punktiert und enthalten

einen Kern, der in der Form, der Größe und der Farbe einem

Piroplasma ähnelt. Die Zahl der roten Blutkörperchen ist ver

schieden, je nach der Form der Krankheit und dem Zeitpunkt

der Untersuchung. In der akuten Form ist die Zahl der Hämatien

am 10. bis 15. Tage der Erkrankung um 1‘/‚ bis 2 Millionen

unter der Norm (7 Millionen). Gegen Ende sind kaum noch

4 Millionen Hämatien vorhanden. In der subakuten Form fällt

die Zahl der Globuli gegen Ende auf 2 bis 2'/‚ Millionen. In

der akuten wie in der subakuten Form verdeckt der typhöse

Status der Schleimhäute aber vollständig die Armut des Blutes

an gebildeten Elementen. In der chronischen Form wurden

2 bis 4 Millionen Hämatien gezählt. Bei Ruhe und guter

Fütterung steigt diese Zahl um eine Million, gegen Ende sind

aber kaum noch eine Million Globuli im Kubikmillimeter ent

halten. Bei allen klinischen Formen bleibt dagegen die Zahl

der Leukozyten kaum verändert; es sind 7000 bis 7500 anstatt

9000 vorhanden; die geringste von C. und V. beobachtete Zahl

war 4560. An der akuten Form ist stets eine starke Polynukleose

bemerkbar (75 bis 90 Proz. der Gesamtzahl der Leukozyten),

in der chronischen Form sind dagegen die mononukleären und

die polynukleären Leukozyten nahezu in gleicher Anzahl vor

banden.

Die Veränderungen in den Lymphorganen sind je nach der

Form der Krankheit verschieden. In der akuten und subakuten

Form und bei den Patienten, welche in einem akuten Anfall

während der chronischen Form eingehen, findet man Kongestion,

bisweilen Blutungen in den diversen Drüsengruppen, besonders

in den Gekrösdrüsen und den Milzdrüsen. Bei den an Er

schöpfung eingehenden Tieren dagegen einfache ödematöse

Schwellungen der verschiedenen Ganglien, die fast immer in

eine gelbliche Sulze eingelagert sind. Die Veränderungen der

Milzdriisen bezeichnen C. u. V. als die konstantesten. Die

Milz selbst ist für immer vergrößert, um das Doppelte bis Drei

fache ihres Volumen. Wenn der Tod nicht infolge eines akuten

Anfalles eintrat, zeigt die Milz keine Erweichung, es ist viel

mehr dieselbe verdickt, in der Mitte gewölbt und scheint an

Konsistenz zugenommen zu haben. Die Milzpulpa ist bleich,

die Malgii’schen Körperchen sind stark hypertrophisch granuliert

und grau. In den akuten Fällen ist die Milzkapsel mit Ecchimosen

bedeckt.

Das Knochenmark zeigt bei allen Patienten sehr deutliche

Veränderungen. Hauptsächlich im Femur ist, fast in der ganzen

Länge, das Knochenmark zu einer ziegelroten bis schwarzen,

blutigen Brühe umgewandelt, deren Konsistenz dem fötaleu

Mark entspricht.

Bei den akuten Fällen sind am Herzen multiple subseröse,

subperikardiale und subendokardiale Ecchimosen vorhanden.

Das Myokard ist mit zahlreichen, ein bis mehrere Quadrat

zentimeter großen hämorrhagischen Herden durchsetzt.

 

Dalvuläres Ödem und sehr deutliche Alterationen des Endokards

geben der Serosa einen gelbgrauen, pergamentartig verhornten

Anblick, oft sieht die Läsion aus, als habe ein schwaches Ätz

mittel Anwendung gefunden. In der chronischen Form ist das

Myokard blaß, durch graue oder rosarote Relikte früherer

Hämorrhagien gefleckt, bisweilen findet man geringgradiges

Klappenödem und atheromatöse Läsion der Aorta

Die Leber ist in der Regel hypertrophisch, schmutzig gelb

gefärbt, oft mit sehr feinen weißen Flecken besetzt. Sie ist

äußerst brüchig. Die Erscheinung ist nicht postmortal, denn C.

und V. haben wiederholt bei ihren Versuchstieren Rupturen der

Leber infolge von ungeschicktem Niederlegen beobachtet, die den

Tod durch intraperitoneale Verblutung herbeifiihrten. Auch die

Nieren sind sehr brüchig, die Nierenkapsel ist sehr leicht ab

zutrennen, die Nieren selbst sind blaß in der chronischen Form,

hämorrhagisch in der akuten; in der Rindenschicht sind oft

stecknadelkopfgroße, abszedierte Knötchen vorhanden.

Der Darm ist in den langsam verlaufenden Fällen anscheinend

normal, in der akuten Form dagegen mit zahlreichen subserösen

Hämorrhagien besetzt. Die Schleimhaut it mehr oder weniger

entzündet, ebenso die Muskelschicht. Der Dickdarm ist in der

Regel erheblich, der Dünndarm viel weniger ergriffen. Bei den

von C. und V. untersuchten Tieren waren Darmparasiten und

Wurmaneurismen fast nie vorhanden. Die von Ries-Ettelbrück

im Recueil (1906) veröffentlichte Theorie ist also nicht erwiesen.

Die Lungen waren, außer subserösen Petechlen, stets ohne

bemerkenswerte Läsionen. Hingegen fanden sich subkutane,

ultramnskuläre und subseröse Ergüsse vor, mitunter auch eine

leicht ikterische Verfärbung aller Gewebe. Fett fehlte fast immer,

die Muskeln waren atrophisch, bisweilen aber immer nochuieutlich

rot gefärbt.

Daß die Krankheit ansteckend ist, wird in den betroffenen

Regionen nicht mehr bezweifelt, schon der erste von O. und V.

angestellte Versuch, die Krankheit durch Einimpfung von Blut

von kranken Tieren auf das Pferd zu übertragen, gelang. Dosen

von 5——200 ccm Blut übertrugen die Krankheit. Die Impflinge

erkrankten akut und subakut, starben und zeigten bei der

Obduktion die typischsten Läsionen der natürlichen Infektion.

Die Krankheit lä.ßt sich auch serienweise auf das Pferd über

tragen. C. und V. konnten mit demselben Virus vier Passagen

vornehmen, während welcher die Virulenz eine auffallende

Steigerung zeigte. Das Pferd, von welchem das Blut genommen

worden war, starb nach 5 Monaten, die serienweise Impfung des

ursprünglichen Virus auf vier Pferde tötete das erste nach

60 Tagen, das zweite nach 42, das dritte nach 27, das vierte

nach 24'». Zwei ähnliche Versuche gaben analoge Resultate.

Die Inkubationsdauer betrug sowohl bei starken wie

schwachen Modulierungsdosen, subkutan oder intravenös, fünf

bis neun Tage. Erst dann wurden die Initialhyperthermie und

die anderen Erscheinungen der Injektion wahrgenommen. Die

Impfung von Blut, das einem an der chronischen Form erkrankten

Tiere entnommen wurde, verursachte gewöhnlich eine akute oder

subakute Krankheit; umgekehrt verursachte aber die Impfung

von vollvirulentem Blut bei gewissen gesunden Pferden das Anf

treten der Krankheit in der verlangsamten Form.

Die drei geschilderten Formen der Krankheit gehören zu

sammen, und erscheint es unzweckmäßig, die alten Bezeichnungen:

Anaemia perniciosa, infektiöse Anämie. epigastrische Antimie

beizubehalten.
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C. und V. schlagen vor, die Seuche „Infektiöse Typho

Auämie“ zu benennen, weil dieser Name besser den verschiedenen

klinischen Formen der Seuche entspreche. Zwischen „Pferde

typhus“ (Infinenza, Pferdestaupe usw.) und infektiöser Typho

Anämie bestehe eine auffallende Ähnlichkeit der Symptome; es

sei bei den schnell verlaufenden Fällen von infektiöser Anä.mie

klinisch kein Unterschied zu machen gegenüber den Fällen von

Influenza ohne viszerale Läsionen oder mit vorwiegend gastro

intestinalen Erscheinungen. Alle Praktiker, welchen die schwer

erkrankten Versuchstiere vorgeführt wurden, diagnostizierten

Iufluenza; auch wurde diese Diagnose sehr oft in der verseuchten

Gegend gestellt, wie auch andererseits Prof. Li_gniäres die

progressive perniciöse Anämie als chronische Form der Pferde

pasteurellose erklärt.

Natur des Virus. Die Quantität des inokulierten Blutes

übte bei allen Versuchen keinen Einfluß auf die Schwere und

auf den Verlauf der Krankheit aus. Große Dosen (200 bis

750 Kubikzentimeter) defibrinierten Blutes oder auch Serum,

intravenös oder subkutan, ergaben dieselben Resultate als viel

geringere Dosen. Die nachstehende Tabelle läßt dies deutlich

erkennen:

Versuchs- Applikations- Dauer der

pferd modus Dosen Krankheit

Nr. 1 intravenös 750 Kubikzent. 57 Tage

n 3 H 300 „ n

n 5 ’ n n 23 77

H 7 ’) H 30 1’

„ 8 subkutan 5 „ 27 „

H 9 H H ”

„ 10 „ 10 „ 27 „

""i;,“ 51"‘\' I| " ';,A; ~ 1 ‚„~~ ' 1 90 „„

11 51 2m H 90 17

Rind, Schaf, Ziege, Hund, Kaninchen, Meerschweinchen,

weiße Ratten und Mäuse konnten nicht infiziert werden, nur

beim Esel scheinen Infektionsversuche zu glücken.

Das beim kranken Tiere oder vom Kadaver entnommene

Blut gibt in der Regel bei vollkommener Virulenz keine Kulturen

und ist mikroskopisch kein Parasit in demselben zu finden“)

Es muß derselbe somit in die Kategorie der ultra-mikroskopischen

Mikroben verlegt werden, denn die Filtrate bleiben virulent.

Die Filtration einer Mischung von Blut und physiologischem

Serum zu 1:4 gibt dasselbe Resultat mit Chamberlandfilter F

oder B; so starb ein Versuchspferd, dem auf Filter F erzieltes

Filtrat injiziert wurde, nach vier Monaten an der typischsten

Form. Ein zweites Versuchspferd, dem auf Filter B erzieltes

Filtrat injiziert wurde, starb nach neun Monaten, nachdem es

am 14. Versuchstage einen schweren Anfall gezeigt, dem eine

Remission von 221 Tagen folgte, während welcher die Temperatur

normal blieb; drei Tage vor dem Tode trat plötzlich ein Rück

fall ein, wobei die Temperatur auf 42 ° stieg.

*) Nur in sehr vereinzelten Fällen lädt sich ein charakteristischer

Bazillus isolieren, der auf die seuchenfreien oder die bereits er

krankten Pferde aber keinen pathogenen Einfluß hat. Dieser

Bazillus nimmt den Gram nicht an; intraperitoneal ist er für das

Meerschweinchen pathogen. Die Bouillonkultur erscheint in Form

von kleinen, an der Gefäßwand anhaftenden Körnchen, die das

Schütteln vertragen und in einer Schleimmasse eingelagert zu sein

scheinen. Auf Gelose sind die Kolonien kuglig, grau, durch

scheinend nnd haften dem Medium stark an; auf Kartoffel sind die

ebenfalls sehr anhaftenden Kolonien deutlich weiß. Der Bazillus

ist sehr empfindlich und stirbt in den Kulturen rasch ab.

 
Die Virulenz wird durch einstündige Erwärmung auf 58°

zerstört; die Trocknung im Vakuum bei Zimmertemperatur zer—

stört dagegen die Virulenz des Blutserums nicht, erst eine

sieben Monate lang andauernde Anstrocknuug zerstörte dieselbe.

Durch Altern wird die Virulenz nur sehr langsam modifiziert;

virulentes Blut, das drei Monate lang im Laboratorium in

ditfusem Licht aufbewahrt wurde, zeigte sich dann unschädlich.

Die Fäulnis, selbst in stark ammoniakalischem Medium wie Dünger

und Mistjauche, ändert die Vitalität des Virus in keiner Weise.

Infektionsmodus. Die Versuche ergaben, daß die Krank

heit durch intravenöse und subkutane Injektion sehr leicht

übertragen werden kann; sie ergaben ferner, daß die Injektion

leicht durch den Digestionsapparat geschehen kann, und daß der

Harn und wahrscheinlich auch die Exkremente, namentlich im

Verlauf der diarrhöischen Anfälle, oder wenn sie mit Blut ver

unreinigt sind, virulent sind, daß sowohl die Ingestion als auch

die subkutane Injektion von Harn die Krankheit überträgt.

Hierdurch erklären sich die ausgedehnte Diffusion des Virus in

den verseuchten Gehöften und die vielfachen Gelegenheiten, das

Futter zu verunreinigten, wodurch die Krankheit eine rasche Ver

breitnng in den verseuchten Beständen gewinnt. Die große

Widerstandsfähigkeit des Virus erklärt das lange Fortbestehen

der Seuche in den Gehöften, trotz Tötung oder Abschaffung des

Gesamtbestandes, wenn keine gründliche Desinfektion statt

gefunden hat.

C. und V. betrachten die Einstellung eines angeblich ge

heilten oder als senchenfrei gekauften Pferdes als die Haupt

ursache der Verbreitung oder des Auftretens der Seuche in

einem bisher senchenfreien Gehöfte. Die authentische Heilung

ist: anscheinend äußerst selten, denn bei den Pferden, die als

geheilt betrachtet wurden, zeigte eine Kontrollimpfung, daß ihr

Blut immer noch virulent ist. Zu bemerken ist, daß solche an

scheinend geheilten Pferde massive Dosen von virulentem Blut

ohne jegliche Störung ertragen, das in kleinen Dosen die

kräftigsten Tiere tötet; so sind einem Versuchstiere innerhalb

vier Wochen in mehreren Injektionen zusammen 5740 Kubik

zentimeter virulentes Serum verabreicht worden, ohne daß ein

Einfluß desselben wahrzunehmen gewesen wäre. Diese an

scheinend geheilten, in Wirklichkeit aber infizierten Pferde sind

somit die besten Konservatoren des Virus.

Die Verunreinigung des Tränkwassers ist ferner eine Ver

breitungsursache der Krankheit und ist namentlich dort häufig

und gefährlich, wo der Boden, die Brrmnen oder sonstige Behälter

durch die Seuche verunreinigt sind.

Die Rolle der stechenden oder blutsaugenden Insekten bei

der Verbreitung der Typhus-Anttmie ist belanglos; alle dies

bezügliche Versuche waren ohne Ergebnis.

Behandlung, Immunisation und Prophylaxe. C. und V.

empfehlen, obwohl ihre eigenen diesbezüglichen Versuche nicht

ausreichend waren, die Fortsetzung derselben mit Chinin, Collargol,

Arsenik und seine hypotoxischen Derivate. Auch die Versuche,

eine praktisch verwertbare Immunisierungsmethode zu finden,

die C. und V. seit mehr als zwei Jahren vornehmen, sind noch zu

keinem Abschluß gelangt. Es muß deshalb der Prophylaxe eine

besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Es muß beiNeueinstellungen die Untersuchung des betreffenden

Pferdes sehr sorgfältig sein, der Zustand des Herzens nach

etwas heftiger Bewegung geprüft und tunlichst der Harn auf

das "orhandensein von Eiweiß untersucht werden. Das neu
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eingestellte Pferd muß sodann mindestens einen Monat lang

isoliert bleiben und darf erst nach dieser Frist in den allgemeinen

Pferdestall kommen.

In verseuchten Gehöften ist die Tötung sämtlicher Pferde

die vernünftigste Maßregel. Wenn sich der Besitzer nicht dazu

entschließen kann, so müssen die kranken Tiere streng abgesondert

werden. Sie können in Rindviehstallungen untergebracht, in

keinem Falle aber auf die Weiden gebracht werden, denn diese

werden sehr leicht infiziert.

Die größte Aufmerksamkeit muß der Behandlung des Futters

und der Getränke gewidmet werden; sie müssen sorgfältig vor

jeder Beschmntzung durch die Dejektionen der kranken Tiere

oder Jauche aus den Kraukenställen bewahrt werden. Diese

Dejektionen müssen tunlichst desinfiziert und an Orte gebracht

werden, wo sie keine Verunreinigung von Futter oder Wasser

verursachen können. Das Tränken aus stehenden Gewässern,

Zisternen oder Brunnen ist in verseuchten Gehöften zu verbieten.

Zündel.

Ovarialblutung.

Von Bezirkstierarzt Schaller-Zwickau.

(Bar. i.l. d. Vetorinärw. i. Kgr. Sachsen für‘ 1905, S. '11.)

Eine zwölfjährige belgische Stute hatte unter großen An

strengungen einen festgefahrenen Lastwagen angezogen. Obwohl

das Tier nach 12 Tagen geringeren Appetit zeigte, wurde es

noch angespannt; am 14. Tage trat große Abgeschlagenheit ein,

die Darmtätigkeit war normal. Am nächsten Tage erfolgte,

nachdem sich keuchende Atmung, 60 Pulse, 40,2 ° C. bei über

großer Schmerzhaftigkeit des Leibes eingestellt hatten, der

Tod. Sektion: Linkes Orarium übermannsfaust-, rechtes

mannskopfgroß, Serosa des rechten gerissen, beide dunkelrot

gefärbt, im Innern der Eierstöcke derbe Blutgerinnsel, Gefäße

bleistiftstark und thrombosiert. In der Bauchhöhle ca 5 l blutige

Flüssigkeit; außer serös-sulzigen Infiltrationen in den beiden Uterus

bändern keine pathologischen Veränderungen am Bauchfell und

an den übrigen Baucheingeweiden. Richter.

Beiträge zur diagnostischenVerwertung desPerkussions

tones der Wirbelsäule.

Von Professor Fr. von Koränyi.

(Orvosi Hetilap 1906, Nr. l.)

Jeder einzelne Abschnitt der Wirbelsäule hat seinen eigenen

Perkussionston, der unter normalen Verhältnissen immer derselbe

bleibt. Bei pathologischen Veränderungen ändert sich auch der

Perkussionston der Wirbelsäule in typischer Form, was für

einige schwer zu diagnostizierende Veränderungen im Thorax

pathognomoniscbe Bedeutung erlangen kann. Dr. Z.

Wochenübersicht über die medizinische Literatur.

Von Dr. P. Jod—Charlottenburg,

Königlicher Krcistierarzi.

Therapeutische Monatshefle Nr. 2.

Ein Lungenabszeß, verursacht durch elnen Zahn; von John D.

Davis in Swansea. —— Ein junges Mädchen hatte 7 Monate

lang an Husten und übelrieohendem Auswurf gelitten, sie fieberte

und magerte ab. Eines Tages warf sie bei einem heftigen

Hustenstoß dicke Eitermassen aus und es fand sich ein Zahn

vor. Dieser Zahn war früher in der Narkose ausgezogen und

von ihr unbewußt aspiriert worden. Es trat schnelle und an

dauernde Besserung ein.

Über das Marmorek-Serum in der Therapie der chirurgischen

Tuberkulosen; von Professor Dr. Hoffe. In 22 behandelten

 

Fällen ergaben sich 18 Proz. einwandfreie und schnelle

Heilungen und 18 Proz. auffallend günstige Beeinflussungen,

während die übrigen der Serumtherapie unzugänglich waren.

Die rektale Methode erwies sich als die geeignetste.

Über Plttylon, ein neues Teerpräparat; von Dr. Max Joseph

Wie J. in dem Dermatol. Zentralbl., 9. Jhrg. Nr. 3, mitteilt, ist

Pittylen frei von reizenden, giftigen Nebenwirkungen. Es stellt

ein amorphes, braungelbes Pulver dar, welches nur noch schwach

nach Teer riecht und sich in Aceton, Alkohol und Kollodium

löst. Es ist ein Kondensationsprodukt der Pix liquida mit

Formaldehyd. Es wird angewandt in 2#10 proz. Paste oder

in 5—10proz. Sohiittelmixtur bei Ekzemen, bei Keratom, bei

Lichen ruber verrucosus. Das 8 proz. Pittylen-Aceton verwendet

Joseph bei Ekzema seborrhoic. corporis und Pityriasis rosea.

In der Aknebehandlung fanden Pittylen-Seifen viel Anwendung

als Pittylen-Natronseifen und -Kaliseifen.

C'entralblati für Bakterz'ologie, Parasitenkunde und Infektionskrankheiten,

Originale, Band XLIII, Heft 4.

Über das Elwelliabspaltungsantigen von Ermüdungstoxlncharakter

und dessen Antitoxlu; von Dr. Weichardt. — Das Ermüdungs

toxin und Antitoxin ist in der organischen Welt sehr verbreitet,

und zwar nicht nur im Tier-, sondern auch im Pflanzenreiche.

Das Ermüdungstoxin kann rein dargestellt werden aus Muskeln

hochermüdeter Tiere, aber auch aus Exkreten; ferner aus ge

wissen Drogen und künstlich aus Eiweiß. Es bildet ein Teil

gift bekannter Toxingemische. Das Ermüdungstoxin ist ein

hochmolekularer, nicht dialysabler Körper von Antigencharakter

mit bestimmter biologischer Wirkung und wird von einem Anti

körper in spezifischer Weise beeinflußt. Der nach Injektion des

Ermüdungstoxins im Tierkörper entstehende Antikörper kann

ebenso wie das Ermüdungstoxin künstlich aus Eiweiß hergestellt

werden. Er ist dialysabel und acetonlöslich. Die Bindung des

Ermiidungstoxins durch seinen Antikörper ist spezifisch, sie ist

nicht auf bloße Adhäsionsvorgänge zurückzuführen.

Zur Biologie des Erregers der Hühnerpest (Kyanolophia galli

narum); von Prof. A. Lode. — Die Lebensdauer des Virus

dauert zirka einen Monat. Allerdings können nach Sclavo und

Deeleman in Glyzerin aufbewahrte Milzen von Tieren noch

nach 67 resp. 74 Tagen lebensfähig sein. Die Aufbewahrung

in Glyzerin schützt offenbar die Mikrobien vor der Organ

autolyse.

Über die Negrlschen Körperchen im Virus fixe; von Dr. B. Fur

senko, Tierarzt. — Schiffmann und Bongiovanni haben

sich in letzter Zeit mit der Frage über die Negrischen Körper

chen beschäftigt, und haben diese Körperchen nicht im Virus

fixe gefunden. Sie sind daher zu dem Schluß gekommen, daß

im Virus fixe die Negrischen Körperchen überhaupt nicht vor

kommen. Nach den Untersuchungen von F. waren immer Negrische

Körperchen in dem Nervensystem der an Virus fixe eingegangenen

Tiere zu finden. Es sind zwei Formen zu unterscheiden, kleine

von 1—3 ‚u und große ungleichmäßig gefärbte. Ob sie nun

Formen verschiedener Entwicklungsstadien eines Parasiten dar

stellen, ist noch unaufgeklärt.

Kritische Betrachtungen über die sogenannte „Syphilis

splrochäte“. I. Die „Sllbersplrochäten“ von Dr. Saling. S. kommt

zu dem Schluß, daß wirklich echte Spirochäten, resp. Spirillen

bisher weder in inneren Organen noch im Blute, sondern nur in

. den Hautafi‘ektionen und auf der Mundschleimhaut gesehen worden
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sind. Die „Giemsapallida“ kann nicht der Lueserreger sein.

Dies will Saling in einer der nächsten Veröfientlichungen aus

führlich darlegen.

Zur Kritik der Silberspirochiite; von Dr. Beitzke. B

führt an, daß die Versuche Salings, aus der Silberspirochitte

Nerventibrillen zu machen, ebensowenig stichhaltig sind, wie

die Bemühungen, die Spirochiite zu einem Bewohner der Farb

stofflösungen zu machen. B. hält die Spirochitte sicher für einen

Mikroorganismus. Die Spirochäte dürfte nach B. ebenso sicher

auf ihre ätiologische Bedeutung gestützt sein, wie der Hansen

sehe Bazillus für die Lepra oder die von Obermeiers Spiro

chäte für das Rückfalltieber.

Über den Einfluß des Gefrierens der Typhuskulturen auf Agglu

tinatlon, lmmunieation und die Variationen ihrer Virulenz; von Dr. Sal

vatore Perrone. —— Verfasser kommt zu folgendem Ergebnis

seiner Untersuchungen: Die Typhuskulturen, welche man zwölf

Stunden lang bei —— 15° bis 170 C hat gefrieren lassen, verleihen

gar keine Immunität, während das Blutserum der behandelten

Tiere ein beträchtliches Agglutinationsvermögen der Typhus

kultur gegenüber besitzt, und zwar in viel höherem Maße, als

das Blutserum der entsprechenden Kontrolltiere. Die Typhus

kulturen, welche während derselben Zeit derselben Temperatur

ausgesetzt sind, erweisen sich als beträchtlich abgeschwächt;

lä.ßt man sie aber nach dem Gefrieren zwölf Stunden lang in

der Temperatur der Umgebung, so gewinnen sie ihre ursprüng

lichen pathogenen Eigenschaften wieder.

Prizipitin-Reaktion als diagnostisches Mittel der Tuberkulose

und zur Differenzierung zwischen hienschen- und Rindertuherkuleee; von

Prof. Dr. A. Bonome. — Verfasser greift die hauptsächlichsten

Punkte aus seinen Veröffentlichungen hervor und gelangt zu

folgenden Schlußsätzen: l. Die Blutsera einiger spontan an

Tuberkulose erkrankter Tiere (Menschen, Rinder) üben sowohl

auf die Eiweißkörper des frischen Tuberkelgewebes, als auch

auf die proteischen aus den Tuberkelbazillenkulturen extrahier

baren Substanzen eine spezifische präzipitierende Wirkung aus.

Diese präzipitierende Eigenschaft besitzt manchmal auch das

Blutserum gesunder Menschen in sehr beschränktem Maße. Die

Zunahme dieser präzipitierenden Eigenschaft des Serums oder

das Erscheinen derselben im Verlaufe der Tuberkulose

wird durch die aus den primitiven ‘Tuberkelherden im

ganzen Organismus sich verbreitenden kleinen Mengen von

Tuberkelprodukten verursacht, welche, sei es von der Zer

störung der Bazillen, sei es vom Zerfall degenerierter Zellen

herrühren. Es handelt sich um eine Schutzreaktion des Orga_

nismus, wobei das Serum durch das Erscheinen dieser Anti

körperpräzipitine die Eigenschaften eines echten Immunserums

erwirbt. 2. Die präzipitierende Wirkung des Blutserums tuber

kulöser Kranker zeigt sich nicht im gleichen Maße gegenüber

Tuberkelplasmen aller Tiere, welche spontan an Tuberkulose

erkranken können. So wirkt das Immunserum des tuberkulösen

Menschen vorwiegend auf Plasmen, die mit Menschentuberkeln

präpariert sind, oder auf Extrakte aus Kulturen von Menschen

tuberkelbazillen, während das Serum des tuberkulösen Rindes

fast ausschließlich gegenüber Plasmen aus Rindertuberkeln oder

aus Extrakten von Bazillenkulturen, die von Rindertuberkeln

stammen, wirksam ist. Andererseits wirkt das sich in mit

Menschentuberkeln geimpften Meerschweinchen bildende Immun

serum fast ausschließlich auf die mit Menschentuberkeln be

reiteten Plasmen oder auf Extrakte von aus Menschentuberkeln

 

herstammenden Bazillenkulturen, während es sehr wenig oder

gar nicht gegenüber aus Rindertuberkeln oder den betreffenden

Bazillenkulturen bereiteten Plasmen wirksam ist. Gegenüber

diesen Plasmen sind dagegen die Blutsera der mit Rinder

tuberkeln infizierten Meerschweinchen sehr wirksam. 3. Durch

die biologische Präzipitinmethode gelingt es einen wirklichen

Unterschied zwischen den Tuberkelbazillen des Menschen und

des Rindes festzustellen. Diese Differenz ergibt sich nicht

nur durch die verschiedene präzipitierende Wirkung des Blut

serums von tuberkulösen Menschen und Rindern auf Plas

men, die mit frischen, dem Menschen oder Rind entnommenen

und den Körper des Meerschweinchen manchmal passiert

habenden Tuberkeln bereitet waren, sondern erscheint auch

infolge der verschiedenen spezifischen präzipitierenden Wirkung

der Sera von, sei es mit Menschen-‚ sei es mit Rindertuberkeln

infizierten Meerschweinchen. Vor allem akzentuiert sich dieser

Unterschied durch die ungleiche Präzipitierungskraft, die die

Blutsera der mit Menschen- und Rindervirus infizierten Tiere

auf die proteischen, aus den Kulturen der Menschentuberkulose

bazillen extrahierten Substanzen ausüben, im Vergleiche mit

denen, welche aus Kulturen von Rindertuberkulosebazillen extra

hiert werden. 4. Im Organismus des Kaninchens ruft die

experimentelle, sowohl mit vom Menschen als vom Rinde

stammenden Tuberkeln mit Erfolg vorgenommene Impfung schon

nach 3—4 Wochen die Bildung von Antikörperpräzipitinen hervor,

welche auf die proteischen Substanzen, die, sei es aus Kulturen

von Rindertuberkelbazillen, sei es von Menschentuberkelbazillen

extrahiert sind, ihre spezifische Wirkung ausüben. Dies trifft

beim Meerschweinchen nicht zu, welches, wie bekannt, gleich

dem Kaninchen für beide Tuberkulosearten (Menschen und

Rinder) empfindlich ist. Im Organismus des Meerschweinchens

bewahrt jede dieser Tuberkulosearten ihren eigenen separaten

Typus, d. h. gibt Anlaß zur Bildung von Antikörperpräzipitinen,

welche nur auf Plasmen, die mit derjenigen Virusart bereitet

sind, welche für die Impfung des Meerschweinchens angewendet

wurde, wirksam sind. 5. Die Spezifität der präzipitierenden

Reaktionen ist wechselseitig mit der Absättigungsmethode der

Immunsera nachweisbar. 6. Das Blutserum des normalen Rindes

enthält keine wirksamen Präzipitine gegenüber Tuberkelplasmen,

seien sie mit frischen Tuberkeln beider Tuberkulosearten oder

mit Tuberkelbazillenkulturen bereitet. Bei der mehr oder weniger

vorgeschrittenen Tuberkuloseinfektion beladet sich das Blutserum

der Rinder mit einer gewissen Menge von Präzipitinen, die nur

auf mit von Rindertuberkeln oder resp. Kulturen hergestellte

Plasmen spezifisch wirken. Dieses Ergebnis ist von Wichtigkeit,

indem es in der Praxis zur Feststellung der Diagnose auf Rinder

tuberkulose angewendet werden kann.

Tagesgeschichte.

Über die Möglichkeit der Pauschalierung der kreis

tieriirztlichen Gebühren.

Von Professor Dr. Schmaltz.

Aus den jüngsten Verhandlungen der Budgetkommission

des Abgeordnetenhauses hat verlautet, seitens des Finanz

ministeriums sei dem Gedanken Raum gegeben worden, an

Stelle der Tagegelder und Reisekosten der Kreisärzte und

Kreistierärzte eine Bauschsumme zu setzen. Ein der Öffentlich

keit zugänglicher Bericht über jene Verhandlungen erscheint
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bekanntlich nicht; die Richtigkeit jener Mitteilung kann daher

weder erwiesen noch widerlegt werden. Jedenfalls ist sie

keineswegs unbestritten, vielmehr wird zuverlässig mitgeteilt,

daß jene Äußerung sich auf die Kreisärzte bezogen habe,

während von den Kreistierärzten im Gegenteil gesagt worden

sei, eine Pauschalierung lasse sich zurzeit nicht durchführen.

Mag man jedoch jene Mitteilung auffassen, wie man will,

und mag auch für die nächsten Jahre, wie man mit Gewißheit

annehmen darf, diese Angelegenheit unberührt bleiben, so ist es

doch durchaus angebracht und war schon seit langem meine

Absicht, die Möglichkeit der Pauschalierung der Gebühren der

Kreistierärzte theoretisch zu beleuchten. Nachdem sich in

Nr. 10 der B. T. W. Herr Veterinärrat Preuße als Vertreter

der beamteten Tierärzte bereits dazu geäußert hat, möchte auch

ich nicht unterlassen, meine Meinung auszusprechen.

Es kann als gewiß hingestellt werden, daß die große Mehr

heit der Kreistierärzte von den Ergebnissen der Kreistierarzt

reform durchaus befriedigt ist, wenn auch selbstverständlich alle

als Ziel festhalten, daß nach einer nicht zu langen Frist die

letzte Stufe, nämlich die fünfte Beamtenklasse erreicht werde.

Jedenfalls habe ich in allen Phasen dieser Angelegenheit zu

denen gehört, welche das jetzt Erreichte als befriedigend

bezeichnet haben und dankbare Anerkennung empfinden. Um so

mehr aber darf ich annehmen, geschützt zu sein vor dem Ver

dacht einer verblendeten Interessenvertretung, einer Übertreibung

oder gar einer Aufreizung, wenn ich unumwunden ausspreche,

daß eine Pauschalierung die Wirkung jener Reform

vernichten würde, — im Gefühl sowohl wie materiell. Es

ist (mit welchem Recht im Einzelfalle, bleibe dahingestellt) in

den letzten Jahrzehnten öfter ausgesprochen worden, daß man

mit der Linken gebe und mit der Rechten nehme, und es würde

dieser Satz auf den vorliegenden Fall unbedingt angewendet

werden, seine Berechtigung auch kaum ganz abzuweisen sein

Denn es darf als selbstverständlich angenommen werden, daß

mit der Pauschalierung eine Ersparnis für die Staatskasse

bezweckt werden soll, womit ein Teil der durch die Reform

gewährten materiellen Aufbesserungen verloren ginge. Man

könnte freilich neue Äquivalente bei Eintritt der Pauschalierung

bieten, indem einmal die jetzigen Gehaltssätze nicht unerheblich

erhöht würden, und zweitens W das ist übrigens ganz selbst

verständlich fi vorher die hohen Tagegeldsätze in Geltung

treten und auf Grund deren die Bauschsumme berechnet würde.

Aber selbst wenn ein voller materieller Ausgleich beab

sichtigt wäre und tatsächlich eintreten würde, so würde das

Urteil über die Pauschalierung sich trotzdem nicht ändern,

vielmehr rundweg lauten: Es geht nicht, denn der Fehler

liegt im Prinzip.

Auch wenn man von der Schwierigkeit der Berechnung für

jeden einzelnen Kreis ganz absieht, ist es gegenüber der Art

der kreistierärztlichen Tätigkeit nicht möglich, das

Prinzip der Pauschalierung gerecht zu gestalten und

eine mißbräuchliche Anwendung zu verhindern.

Man darf nicht vergessen, daß erstens die Reise

kosten und Tagegelder für die Kreistierärzte eine

ganz andere Bedeutung haben als für die anderen

Beamten, und daß zweitens die Reisen der Kreistier

ärzte sich überhaupt nicht vergleichen lassen mit den

Reiseaufgaben derjenigen Beamten, welchen heute

eine Bauschsumme gezahlt wird.

 
Bei den voll besoldeten Beamten wird die Amtstätigkeit

in vollem Umfange durch das Gehalt bezahlt; bei ihnen sollen

Reisekosten und Tagegelder nur eine Entschädigung für die

besondere Mühe und den besondern Aufwand bei Reisen

bilden, und der Überschuß soll daher nur eine relativ geringe

Nebeneinnahme zu dem Gehalt bilden. Die Kreistierärzte

dagegen sind nicht voll besoldet. Bei ihnen stellt der

Überschuß aus den Reisekosten und Tagegeldern (mit dem man

vielfach übrigens an untergeordneten Stellen den Bruttohetrag

zu verwechseln scheint) einen erheblichen Teil der Be

zahlung für ihre Amtstätigkeit dar. Dieser Teil des

Amtseinkommens ist nur deshalb nicht in Form von Gehalt

fixiert, weil das Maß der Geschäfte wechselt und daher

die Bezahlung des Einzelgeschäfts das für den Staat

und den Beamten billige Prinzip ist. Mit eben diesem

Prinzip steht dann aber auch die Pauschalierung

in ‘Viderspruch. Hält man es für tunlich, die Bezahlung

für ein so außerordentlich schwankendes Maß von Amts

geschäften zu fixieren, so wäre die Konsequenz zunächst

die Vollbesoldung; neben der entsprechenden Gehalts

erhöhung könnte dann eine Bauschsumme für die besondere

Mühe und den besondern Aufwand auf Reisen in Frage kommen,

wie sie auch anderen Beamten neben ihrer vollen Besoldung

entschädigt werden.

Von der Tätigkeit derjenigen Beamtenklassen, welche heute

neben ihrem Gehalt eine Bauschsumme für Reisen innerhalb

bestimmter Kreise erhalten, ist die Amtstätigkeit der Kreis

tierärzte so vollkommen verschieden, daß eine Basis für den

Vergleich fehlt. Die Verschiedenheit beruht vor allen Dingen

darauf, daß 'i’ii'r jene Beamten’ die‘ Reiseaufgabeu von

vornherein feststehen oder doch nur unerheblichen Schwan

kungen unterliegen, und daß diese Beamten in der Art, wie

sie ihre Reisen legen und ausführen, im Rahmen ihrer Dienst

instruktionen unabhängig oder doch nicht von den Requisitionen

untergeordneter Behörden abhängig sind. Bei den Kreistier

ärzten dagegen läßt sich die Zahl der Reisen auch nicht an

nähernd abschätzen, kann bei Epidemien enorm anwachsen und

ist zudem in der Menge sowohl wie namentlich in der Disposition

von verschiedenen und untergeordneten Organen abhängig.

Bei jeder Einrichtung muß mit den menschlichen

Verhältnissen gerechnet werden. Setzt sich eine Ein

richtung darüber einfach hinweg, so wird sie sich bald als

unbrauchbar oder nachteilig erweisen. Die Pauschalierung der

Gebühren der Kreistierärzte würde aber diesen Menschlichkeiteu

gerade entgegengesetzt sein, und zwar in jeder Beziehung,

nämlich aus folgenden Gründen:

Jeder Beamte muß selbstverständlich den Begriff „Pflicht

und Schuldigkeit“ kennen ‘und beachten. Auch wenn er das

aber in vollem Umfange tut, so spielt daneben der Begriff

„Dienstfreudigkeit“ wenigstens eine große Rolle, und es wird

auch im Interesse des Staates darauf ankommen, diese zu er

halten. Freilich wird mit der angeblichen Gefährdung der

Dienstfreudigkeit viel Mißbrauch getrieben; bei der Pauscha

lierung aber wird doch folgender Gesichtspunkt zu berück

sichtigen Diejenigen Kreistierärzte, welche erhebliche

Einnahmen aus Reisekosten und Tagegeldern haben, leisten auch

eine außerordentlich große Arbeit dafür; man kann wohl be

haupten, daß nur wenige Beamtenkategorieu in ungefähr gleichen

Verhältnissen so angestrengt tätig sind. Es kommt dazu, daß

sein:
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diese Arbeitsleistungen ganz besondern Anspruch an die Körper

kraft und die Widerstandsfähigkeit der Konstitution stellen.

[Bei der Gesamthöhe der Einnahme muß man übrigens doch

auch die Gesamtsumme dieser Arbeit in Rücksicht ziehen und

darf nicht vergessen, daß deren Übermaß sich in einer früh

zeitigen Abnutzung ausdrückt. Man kann nicht auf die grelsen

Kreistierärzte früherer Jahrzehnte verweisen, denn noch bis vor

zehn Jahren hatten sie im Verhältnis wenig zu tun und konnten

im bequemen Dienste alt werden; das heutige Abhetzen im

Dienst aber kann niemand solange aushalten.*) Man wird nicht

fehlgehen, wenn man sagt, daß in Zukunft niemand vor 35 bis

40 Jahren in eine Kreistierarztstelle kommen wird; wenn er

dann in einer vielbeschäftigten Stelle 15 bis 20 Jahre aushält,

so wird er von Glück sagen können und sich dann mit Fug

nach einer ruhigeren Stelle mit entsprechend bescheidenerem

Einkommen umsehen] Solange er seinen schweren Dienst in

einer bedeutsamen Stelle versieht, mag er wohl manchmal seufzen,

wenn er müde, durchfroren und hungrig nach Hause kommt

und schon wieder eine Requisition eingelaufen ist, die ihn hinaus

jagt. Aber nun —- es bringt wenigstens etwas ein, und mit

diesem Trost steigt er unverdrossen von neuem auf den Wagen

und fährt ins Wetter hinaus. Wäre aber das Bauschquantum

da, so möchte sich wohl der Seufzer in einen Fluch verwandeln,

und wer wollte ihm das verdenken.

Indessen, das wäre noch nicht das Schlimme; man gewöhnt

sich an vieles, und gesunde Naturen von tüchtiger Beamten

gesinnung würden darüber die Dienstfreudigkeit im ganzen auch

noch nicht verlieren. Schlimmer würde sich das Menschliche

auf einer andern Seite geltend machen.

Die Geschäfte‘ des Kreistierarztes und seine ‘Reisen

werden nicht allein durch die wechselnde Flut der Ereignisse

bestimmt, sie hängen ab von Behörden, und zwar z. T. letzter

Instanz, vom Kreissekretär und von Amtsvorstehern.

In der rücksichtslosesten Weise würden diese In

stanzen sich der Kreistierärzte bedienen, wenn der

Kostenpunkt keine Rolle mehr spielte. Man mache da

keine idealen Einwände; wir kennen unsere Leute. Wenn ge

wisse Beamte erst wissen, was sie vermögen, dann nutzen sie

das auch aus, und wehe dem Kreistierarzt, der sich dann diese

Beamten nicht zu Freunden hielte »— möge es ihm manchmal

noch so sauer werden. Nicht bloß die Menge der Requisitionen

ist es, welche ja auch bis zu einem gewissen Grade von jenen

Instanzen beeinflußt wird, sondern 'noch viel mehr die Art der

Übermittlung, durch welche man dem Kreistierarzt

die Disposition über seine Zeit namenlos erschweren

kann. Wie oft würde er wohl, heimgekehrt von einer Reise,

eine Requisition vorfinden, die ihn zwänge, nach derselben

Gegend wieder zurück zu fahren. Das sollte freilich nicht so

sein; nichtsdestoweniger würde es so sein, und daran würden

auch Beschwerden nichts ändern, denn die Absicht ließe sich

nicht beweisen. Dieser Punkt vor allen Dingen ist es,

welcher die Panschalierung unter den heutigen Ver

hältnissen ganz und gar unmöglich macht. Das ganze

Requisitionswesen müßte geändert werden; sonst ent

stünden unwürdige Zustände, endlose Streitigkeiten, und die

Kreistierärzte würden bis aufs Blut geärgert werden.

*) Deshalb ist es aber auch weder berechtigt noch zu ver—

stehen, wenn die beamteten Tierärzte auf eine immer weitere Aus

dehnung ihrer Geschäfte‘ versessen sind. Davon an anderer Stelle.

 

Und schließlich der Fiskus! — Auch ihm ist Menschliches

nicht fremd. Ich meine damit nicht in erster Linie menschliches

Rühren, obwohl ich gern anerkenne, daß er sich auch diesem

nicht verschließt. Aber als der gute Geschäftsmann, der er

doch im Staatsinteresse sein soll, würde auch er möglichst viel

von dem nehmen, was er billig oder gratis haben kann, und die

Befürchtung, daß auch auf Grund allgemeiner Verfügungen

die Geschäfte der Kreistierärzte innerhalb der Bauschsumme

eine starke Steigerung erfahren würden, ist doch wohl nicht

ganz abzuweisen.

Demnach darf behauptet werden, daß die Pau

schalierung der kreistierärztlichen Gebühren unter

den gegenwärtigen Verhältnissen tatsächlich voll

kommen undurchführbar ist. Sie würde zur Voraus

setzung haben erstens die Vollbesoldung und zweitens

eine völlige Umgestaltung des Dienstbetriebes, nament

lich hinsichtlich der Requisitionen. Ob die erstere Maßnahme ab

sehbare Aussicht auf Verwirklichung hat, ist mindestens sehr

zweifelhaft, und ob die letztere überhaupt möglich ist, darf

bezweifelt werden. Jedenfalls bleibt unter allen Umständen —

von der Durchführbarkeit abgesehen —- bei dem wechselnden

Geschäftsumfang der Kreistierärzte die Bezahlung des

Einzelgeschäfts das gerechteste Prinzip. Man muß

daher die Hoffnung aussprechen, daß der Gedanke einer Pau

schalierung sich niemals, unter welchen Bedingungen auch immer,

verwirkliche.

Um so mehr aber liegt ein Interesse vor, daß die Umstände,

welche den Gedanken vielleicht nahe gelegt haben und in Zu

kunft noch öfter anregen würden, geändert werden möchten.

Der hauptsächlichste dieser Umstände ist die Tatsache,

daßvon dem allgemeinen Fonds für Reisekosten und Tagegelder

der Beamten die Kreistierärzte einen unleugbar außerordentlich

großen Anteil absorbieren.

Freilich auf die absolute Höhe des Aufwandes für Reise

kosten und Tagegelder der Kreistierärzte kann es eigentlich

nicht ankommen; denn entscheidend bleibt doch, was dafür ver

langt wird, was dafür geleistet wird, und welche Bedeutung für

das allgemeine Staatsinteresse diese Leistung hat. Über diesen

letzteren Punkt aber besteht an den entscheidenden Stellen am

allerwenigsten Unklarheit. Wenn auch hier trotzdem die abso

lute Höhe jenes Aufwandes vielleicht sozusagen unangenehm

auffällt, so liegt das viell’eicht bis zu einem gewissen Grade an

einer Äußerlichkeit, indem die Reisekosten und Tagegelder der

Kreistierärzte aus jenem allgemeinen Fonds bestritten werden,

obwohl sie, wie oben gezeigt, tatsächlich etwas ganz anderes

sind wie die Reisekosten und Tagegelder der Beamten im

allgemeinen. Also steht diese Summe eigentlich an der unrich

tigen Stelle und würde ein ganz andres Gesicht bekommen,

wenn ihr ein anderer Titel gegeben würde. Im Staatshaushalt

sollte, wo auch immer, ein besondrer Posten für die Kosten der

Veterinärpolizei erscheinen, und aus diesem Titel sollten die

Reisekosten und Tagegelder der Kreistierärzte bestritten werden.

Dieser Ausgabe für die Veterinärpolizei stellten sich dann als

Einnahme sichtbar gegenüber z. B. die nicht unerheblichen

Gebühren für die Tieruntersuchung an den Grenzen. Überlegt

man dann die enorme Bedeutung, welche die Veterinärpolizei

für den Milliardenwert unserer Viehbestünde besitzt, so würde

vielleicht eine Gesamtausgabe selbst von 2 Millionen, die noch
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dazu durch jene Einnahme zum Teil gedeckt wird, als so außer

ordentlich nicht mehr erscheinen.

Die Absonderung der Reisekosten und Tagegelder der

Kreistierärzte aus jenem allgemeinen Fonds hätte auch noch

einen anderen Vorteil.

Das Finanzministerium folgt mit seinen Erwägungen über

die Höhe des Aufwands einfach seiner Pflicht und wird eben

deshalb jene Erwägungen rein sachlich gestalten. Draußen aber

bei den Regierungen gibt es wahrscheinlich eine nicht kleine

Anzahl von Beamten verschiedener Grade, welche einen rein

persönlichen Ärger darüber empfinden, daß von dem Reisekosten

fonds die Kreistierärzte einen Löwenanteil bekommen, wobei

man von beschränktem Gesichtspunkt aus ganz vergißt, daß,

wie schon gesagt, für die Kreistierärzte diese Einnahme etwas

ganz anderes ist wie für die anderen Beamten. Es hat viel

leicht eine nicht ganz zu unterschätzende Bedeutung, wenn man

jenen Anlaß zum Ärger für andere Beamte bei den Regierungen

auf diese Weise mit beseitigen würde.

Zur Abgrenzung des Wirkungskreises der beamteten

und privaten Tierärzte.*)

II.

Handelt der Staat recht, dem beamteten Tlerarzte nur allein die Tllgung

der seuchenartigen Krankheiten zu überlassen, oder liegt auch die Mit

wirkung der Prlvattlerärzte in seinem Interesse?

In der sechsten Plenarsitzung der beamteten Tierärzte

Preußens, am l. und 2. Dezember vorigen Jahres, hätte man

nach den klaren und einleuchtenden Ausführungen des Referenten

Dr. J eß, bei Punkt 2 der Tagesordnung, eine regere Zu

stimmung seitens seiner Kollegen erwarten können. Statt dessen

zeigte sich hier, wie immer, eine heftige Gegenströmung und

eine Abwehr gegen die Mithilfe der Privattierärzte bei Seuchen

krankheiten. In das veterinärpolizeiliche Gebiet sind ja schon

so viele Krankheiten hinübergewandert und sollen auch noch

andere hinübergezogen werden, daß über kurz oder lang für

die Privattierärzte am Ende nur die Koliken übrig bleiben. Und

dem Himmel sei es gedankt, daß die gloriose Idee eines anderen

Veterinärbeamten noch nicht zur Verwirklichung gekommen ist,

uns die Geburtshilfen zu entreißen und in die Hände der Laien

zu legen, tragen doch diese von Zeit zu Zeit noch zur Auf

besserung unserer Finanzen bei.

Wie recht Herr Dr. J eß in seinem Vortrage hatte, daß

es im Interesse der Seuchentilgung sowohl als auch im Interesse

des Kreistierarztes und des Staates läge, wenn beide, Kreis

und Privattierarzt, Hand in Hand arbeiten, will ich beweisen:

In den 25 Jahren meiner Tätigkeit hier ist die Maul- und

Klauenseuche zweimal umfangreich ausgebrochen. Daß nicht

noch zwei solcher Ausbrüche zu verzeichnen waren, darf ich

wohl, olme mich dessen rühmen zu wollen, auf mein energisches

Eingreifen zurückzuführen.

Es ist mir noch erinnerlich, daß ich bei dem einen großen

Senchenausbruch im Monat Januar nach einem größeren Bauern

hofe geholt wurde, um erkrankte Kühe zu untersuchen. Ich

konstatierte den Ausbruch der Maul- und Klauenseuche unter

*) Zu dieser Frage, welche in obigem Artikel angeschnitten

wird und die auch schon in einem nicht gezeichneten Artikel der

vorigen Nummer besprochen wurde, liegen noch weitere Äußerungen

vor. Ich werde dieselben der Reihe nach veröffentlichen, indem

ich mir vorbehalte, meine eigene Meinung darüber erst am Schluß

auszusprechen. ' Schmaltz.

 

dem Rindvieh des Gehöfte. Die Anzeige ließ ich vorschrifts

mäßig durch den Besitzer dem Ortsvorsteher machen. Letzterer

hatte wohl sofort der Kreisdirektion die Anzeige zugesandt,

aber aus Unkenntnis unterlassen, dem Besitzer der erkrankten

Kühe anzuweisen, nicht die Milch der Molkerei zu überliefern.

Der betreffende Veterinärbeamte erschien erst nach mehreren

Tagen. In einem Zeitraum von 14 Tagen trat die Seuche in

fast sämtlichen Ortschaften des großen Genossenschafts-Molkerei

bezirks auf. Erst Ende Februar trat die Seuche auf den be

nachbarten Molkereibezirk über.

Mehrere Jahre später hatte ich zweimal Gelegenheit, bei

einzelnen Tieren die Seuche festzustellen, wobei ich selbst gleich

Vorsichtsmaßregel anordnete, natürlich aber auch nicht die

vorschriftsmäßigetAnzeige unterließ. Der eine dieser beiden

Fälle zeigt besonders, daß es in der Hand des Privattierarztes

liegt, Seuchenausbrüche zu verhüten.

Der Besitzer eines größeren Bauernhofes in dem braun

schweigischen Orte B. hatte von dem Händler M. aus Hameln

ein ostfriesisches Rind gekauft. Mehrere Tage nachher erkrankte

das Tier und ich wurde zur Untersuchung desselben aufgefordert.

Es war an einem dunkeln Novembertage und noch dazu gegen

Abend, als die Untersuchung von mir vorgenommen wurde. Das

Tier speichelte stark und machte einen sehr kranken Eindruck.

Bei der Untersuchung der Maulhöhle konnte ich trotz der Dunkel

heit bemerken, daß die Schleimhäute feuerrot aussahen. Der

Frau des Besitzers, die bei der Untersuchung zugegen war,

sagte ich, daß das Rind an der Maulseuche erkrankt sein müsse,

behielt mir aber eine nochmalige Untersuchung wegen der

Dunkelheit vor. Am anderen Tage begegnete mir der Besitzer

auf dem Wege zu ihm und teilte mir den letalen Ausgang mit,

das Tier war verendet. Auch mit dem Besitzer besprach ich

den Fall der eventuellen Einschleppung der Maul- und Klauen

seuche und legte ihm dringend Vorsicht bei der Lieferung von

Milch ans Herz. Jener versprach die Milch seiner Kühe vorsichts

halber nicht liefern und mir Anzeige machen zu wollen, wenn

er unter den Kühen etwaige Seuchensymptome in den nächsten

Tagen merken würde.

Das Eingehen des Tieres wurde dem Verkäufer, Handels

mann M. in Hameln, angezeigt und dieser schickte den Kreis

tierarzt von dort zur Sektion. Letztere wurde auf der Abdeckerei

in Halle ausgeführt. Den Verdacht auf Seuche behielt ich für

mich, um zu sehen, was der Herr Kollege sagen würde. Nach

der Obduktion wurden Krankheits- und Todesursachen in der

Bauch- und Brusthöhle nicht aufgefunden. Dagegen zeigte sich

am Kopfe ein merkwürdiges Sektionsbild. Nämlich Maul-,

Rachen- und hintere Nasenhöhle sahen pechschwarz, wie ein

ausgebrannter Schornstein, aus. Der Kollege wußte nicht, was

er dazu sagen sollte und an Maul- und Klauenseuche dachte bei

dem Bilde in dem Augenblick keiner von uns beiden. Ersterer

ließ den Kopf abschneiden, um ihn, wie er sagte, dem pathologisch

hygienischen Institute in Hannover zu übersenden. Hätte ich

in dem Augenblicke gewußt, was sich später zeigte, ich hätte

dem Kollegen geraten, den Kopf zur gefälligeu Ansicht an

Professor Löffler zu übersenden.

Was ich bei der ersten Untersuchung vermutet, trat ein,

nach kaum acht Tagen zeigte sich bei fast sämtlichen Tieren

des Käufers die Maul- und Klauenseuche. Der verstorbene

Kreistierarzt J. holte mich mit zur Untersuchung ab. Wie ich

ihm unterwegs den Fall erzählte, schüttelte er mit dem Kopfe,
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bezweifelte, daß danach jetzt Maulseuche ausgebrochen sei und

meinte, ob ich mich auch nicht geirrt hätte. Er überzeu‘gte sich

von‘ der Richtigkeit. Eine Weiterverbreitung fand infolge

der‘ frühen Vorbeugungsniaßregeln nicht statt.

Ein gegenseitiges Händ-in-Handarbeiten zwischen Kreis

und Privattierarzt ist für alle Teile von wesentlicher Bedeutung,

hauptsächlich. wenn wir ehrlich sein wollen, für‘ den Staat.

Heute liegen die Dinge schon ganz anders wie vor 20 Jahren.

Durch die Telephoneinrichtungen ist es jedem Tierarzt möglich,

sich sofort mit dem betreffenden Kreistierarzt auszusprechen.

Ich halte es wenigstens so. Bei wichtigen Seuchenkrankheiten

setze ich mich sofort mit dem Kreistierarzt meines Bezirks in

Verbindung. Dafür muß dem Tierarzt aber auch ein Äquivalent

gesichert werden. Wo z. B. die Tierärzte mit zu den Körüngen

berufen werden, darf der Kreistierarzt nicht das Recht für sich

allein in Anspruch nehmen. Im Brannschweigischen wird der

Privattieiarzt hierin mitberücksichtigt. Schon seit 24 Jahren

gehöre ich der Körungskommission an und werde auch bei den

Tierschauen als Sachverständiger mit herangezogen. Ebenso

unterläßt es die Kreisdirektion nie, mich höflichst zu ersuchen,

bei den militärischen Pferdemusterungen, wenigstens in einigen

Ortschaften, teilzunehmen, beteilige mich aber hieran nicht, weil

ich den Zweck nicht einsehe, dazu könnte ja ein Veterinär mit

beordert werden.

Ich schließe mit dem preußischen Wahlspruch „suum cuique“.

Lassen Sie uns zusammen, zum Wohl des Volkes und des Staates,

arbeiten, das wird das Ansehen unseres Standes noch immer

mehr erhöhen. Gegen den Verein der beamteten Tierärzte

Preußens habe ich weiter nichts einzuwenden. Die Kraft eines

Standesmwäc'h‘st reges'Verein's‘l'ebeii‘, das hat ‘sich’ im Lauft:

der Zeiten auch bei uns gezeigt. Nur arbeite man nicht im

Verein auf Kosten oder zum Schaden von Kollegen, auch wenn

der Schaden nicht auf pekuniärer Seite liegt. Die Abstimmurig

(„alle gegen einei“) über Punkt 2 der betreffenden Tages

ordnung, betreffs Mithilfe der Privattierärzte bei Tuberkulose

aufdeckungen, hat sicher nicht den Beifall sämtlicher Veterinär

beamten gefunden. A. Stietenroth.

Karl Elnickef.

Am 7. März d. J. verschied nach kurzem Krankenlager der

Senior und Mitbegründer des Tierärztlichen Provinzial-Vereins

für Posen, Herr Kreistierarzt a. D. Karl E inicke in Wreschen,

Reg-Bez. Posen, im Alter von nahezu 92 Jahren. Mit ihm ist

ein Mann aus dem Leben geschieden, welcher alle Phasen der

Entwicklung des Veterinärwesens durcherlebt hat.

Karl Einicke wurde am 17. Juli 1815 zu Egeln bei Magde

burg geboren. Nach der Erlangung der vorgeschriebenen Vor

bildung besuchte er vom Jahre 1833 bis zum Jahre 1836 die

damalige Tierarzneischule in Berlin und war dann bis zum

Jahre 1851 bei dem 2. Schwedter Dragoner-Regiment als Tier

arzt tätig. Am 1. Oktober 1851 wurde ihm die Kreistierarzt

stelle des Kreises Schroda verliehen, welche er jedoch bereits

am 1. April 1852 aufgab, um die Kreistierarztstelle des Kreises

\Vreschen zu übernehmen. In dieser Stellung verblieb er bis

zum Jahre 1896, mithin 44 Jahre. Er konnte im Jahre 1886

das 50jährige Dienstjubiläum begehen, bei welcher Gelegenheit

ihm der Kronen-Orden Allerhöchst verliehen wurde. Zehn Jahre

später nahm er seinen Abschied aus dem Staatsdienst und

erhielt aus dieser Veranlassung den Roten Adler-Orden. Im

Jahre 1860 wurde er als Beigeordneter der Stadt Wreschen

 

gewählt. Dieses Amt hat er bis zu seinem Tode mit Eifer

und vollem Verständnis verwaltet. "Bei Gelegenheit seines

50jährigen Dienst-Jubiläums wurde er seitens des Magistrats

zu Wreschen zum Stadtältesten und im Jahre 1892 zum Ehren

bürger der Stadt Wreschen ernannt.

Am 11. März d. J. fand unter überaus großer Beteiligung

seitens des Magistrats, der Stadtverordneten, des Kriegervereins,

der Großgrundbesitzer usw. die Überführung der sterblichen

Hülle des Verblichenen nach dem Familienbegräbnisplatze statt.

Im Leichengefolge bemerkte man auch den Landrat des Kreises

‚Wreschen, sowie Vertreter des Tierärztlichen Provinzialvereins

für Posen und der beamteten Tierärzte des Regierungsbezirks

Posen. Im Namen der letztgenannten beiden Körperschaften

legte Veterinärrat Heyne-Posen eine prachtvolle Kranz- und

Palmenspende am Sarge des Verblichenen nieder.

Der Heimgegangene war ein Mann von vortreiilichen

Charaktereigenschaften, bieder, anspruchslos, sowie von größter

Menschenfreundlichkeit und hoher kollegialer Gesinnung. Durch

diese Eigenschaften hat er sich die Liebe aller, welche ihm

nahegestanden, erworben. Ihm bleibt ein treues Andenken ge

sichert. Möge er in Frieden ruhen! gez. Heyne-Posen.

Gedenktafel für die gefallenen Veterlnäre.

Seine Majestät der Kaiser und König hat genehmigt, daß

in- dem Gebäude der lililitärveterinärakademie eine von Offizieren

und Veterinären zu stiftende Ehrentafel mit den Namen der

jenigen Militärveterinäre angebracht wird, die während der

Kriege seit der Mitte des 19. Jahrhunderts und während der

Kolonialkriege vor dem Feinde gefallen oder an Wunden bzw.

Krankheiten gestorben sind. Die Zeitschrift für Veterinärkunde,

welche diese erfreuliche Tatsache mitteilt, bemerkt dabei zu

gleich, daß es richtig erscheine, die Mittel für diese Gedenktafel

innerhalb des Veterinärkorps aufzubringen, und ~regt eine ent

sprechende Sammlung an, wobei die Beiträge an den Rendanten

der Militärveterinärakademie Gerlach erbeten werden.

München.

Aus München kommt die überraschende Kunde, daß der

Professor der pathologischen Anatomie, Dr. Kitt, der sich in

den besten Mannesjahren befindet, nach 27jähriger Tätigkeit als

Dozent seine Pensionierung nachgesucht und erhalten hat.

Allerdings hatte die Erkrankung eines Auges ihm schon seit

einiger Zeit eine gewisse Schonung, namentlich in bezug auf

das anstrengende Mikroskopieren auferlegt. Trotzdem wird

man sein Ausscheiden als ein vorzeitiges empfinden und all

gemein bedauern. Denn in ihm verliert nicht allein die tier

ärztliche Hochschule zu München ihre hervorragendste tierärzt

liche Kraft, sondern auch die deutsche Veterinärmedizin ihren

führenden pathologischen Anatomen. Denn nachdem Professor

Kitt, der von reiner Begeisterupg für die Wissenschaft zur

Arbeit getrieben wurde, sich einmal veranlaßt gesehen hat,

seine Stellung, die ihm die Mitteilung dieser Wissenschaft an

die Jugend gestattete, aufzugeben, ist wohl kaum darauf zu

rechnen, daß er eine Fortsetzung seiner reichen Tätigkeit in

Aussicht genommen hat. Dem aus seiner Stellung Scheidenden

mögen die deutschen Tierärzte mit ihrem Dank für seine reiche

wissenschaftliche Tätigkeit den Wunsch mit auf den Weg geben,

daß ihm, dem Naturfreunde, in der Freiheit ein reicher Genuß

an allen jenen Freuden erblühen möge, die die Natur des

schönen Bayerlandes in so reichem Maße zu spenden vermag.
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Mit Professor Kitt zusammen hat sein erster Assistent,

Dr. Ernst, den Staatsdienst verlassen, um in eine Münchener

städtische Stelle überzusiedeln.

Landwirtschaftliche Verhandlungen.

Nachdem jüngst das preußische Landesökonomiekollegium

getagt hatte, hat nunmehr auch der Deutsche Landwirtschaftsrat

seine 35. Plenarversammlung abgehalten. Ans den Verhand

lungen beider Körperschaften ist für Tierärzte manches

interessant. Unter Vorbehalt näherer Besprechung soll heute

nur auf folgendes hingewiesen werden:

1. Schaffung einer Abteilung für Tierseuchenforschnng unter

tierärztlicher Leitung im Kaiserlichen Gesundheitsamt. Diese

Forderung hat Professor Ostertag als Referent über die

veterinären Maßnahmen zur Sicherung und Vermehrung des

deutschen Viehstandes erhoben. Das Referat gehörte zu einem

weiter gefaßten Gegenstand: „Maßnahmen zur weiteren Stei

gerung der deutschen Vieh- und Fleischproduktion und zur

Verbilligung der städtischen Fleischversorgnng“. Die von den

vier Referenten zu diesem Gegenstande formulierten Leitsätze

wurden vom Deutschen Landwirtschaftsrat insofern gebilligt, als er

beschloß, dieselben dem Herrn Reichskanzler und den ver

bündeten Regierungen als Material und mit dem Ersuchen zu

überweisen, jedenfalls für die wissenschaftliche Senchenforschung

und planmäßige Seuchentilgung größere Mittel als bisher in den

Reichsetat einzustellen.

2. Übernahme der Kosten der Fleischbeschau auf den

Staat. Beim selben Gegenstand stellte der Landesökonomierat

Johannsen-Hannover unter anderm den Antrag, die Kosten

der Fleischbeschau wenigstens teilweise auf die Staatskasse zu

übernehmen. Denselben Standpunkt hat das Landesökonomie

kollegium eingenommen.

3. Körung. Während im preußischen Abgeordnetenhause

die Anregung gegeben wurde, das Körungswesen einheitlich

und durch Gesetz zu regeln, hat das Landesökonomiekollegium

sich dahin ausgesprochen, daß der Erlaß von Körordnungen der

Befugnis der Oberpräsidenten überlassen bleiben solle.

XIV. Internationaler Kongrell für Hygiene und Demographie,

23.—29. September in Berlin.

Das Organisations« und Orts-Komitee haben beschlossen, den

Kongreßtcilnehmem Gelegenheit zu geben, in umfangreicher Weise

sich über die zahlreichen hygienischen Einrichtungen von

Berlin und seinen Vororten zu unterrichten. Die wissen

schaftlichen Sitzungen sollen im allgemeinen nicht über 2 Uhr

nachmittags ausgedehnt werden, damit die Nachmittage für die Be

sichtigungen frei bleiben. Im Einverständnis mit den Vorsitzenden

der einzelnen Sektionen sind über 100 Anstalten ausgewählt

worden, die teils während der Kongreßtage je nach Belieben be

sucht werden können, teils unter fachmännischer Führung gruppen

weise besucht werden. In einem „Hygienischen Führer“ wird in

drei Sprachen eine kurze Beschreibung der Anstalten gegeben, so

daß die Kongrcßtcilnehmer von vornherein die einzelnen für sie

interessanten Besichtigungen auswählen können.

Dem unter Leitung des Geheimen Regierungsrates Dr. Eils

berger aus dem Kultusministerium stehenden Ortskomitee gehören

an: Vertreter der beteiligten Reichs— und Staatsämter, des Magistrats

der Stadt Berlin, Mitglieder der Fakultät, der Ärztekammer, die

Leiter der verschiedenen hygienischen Gesellschaften und zwar

Ärzte, Techniker und Industrielle sowie Mitglieder der Fachpresse.

Zu dem Bericht über die Vorstandssitzung des Vereins der Schlachthof

tlerärzte In Preußen.

In der Vorstandssitzung war beraten werden über die Reso

lution, welche der 'I‘ieriirztliche Verein für die Provinz Brandenburg

 

in seiner Herbstversammlnng gefaßt und an alle Vereine zur

Kenntnisnahme und eventuellen Unterstützung versandt hatte.

Nach dem Bericht über die Sitzung des Vorstandes des Vereins

der Schlachthoftierärzte ist von diesem jene Resolution mißver

standen worden; dann in dem Bericht findet sich die Bemerkung:

man habe auf Anregung des Brandenburger Vereins Stellung zu

den Tierärztekammern genommen. Dies ist ein vollkommener Irr

tum, dessen Entstehung nicht recht begreiflich ist. Zur Aufklärung

ist es jedenfalls erforderlich, folgendes zu bemerken:

Von einer Stellungnahme in der Frage der Tierärztekammern

resp. von einer Anregung des Brandenburger Vereins dazu kann

gar keine Rede sein. Diese Frage ist für die preußischen Tier

ärzte vollkommen abgeschlossen, indem die Zentralvertretung der

preußischen tierärztlichen Vereine im Jahre 1904 einstimmig

beschlossen hatte, den Herrn Minister dringend um baldige Errichtung

von Tierärztekammern zu bitten, und indem der vollständig fertige,

paragraphicrte Entwurf einer Tierärztekammerordnung längst dem

preußischen Ministerium für Landwirtschaft überreicht worden ist.

Die ziemlich absprechende Beurteilung der Tierärztekammern in

der genannten Vorstandssitzung kommt daher in jedem Falle post

festum, weshalb es sich auch erübrigt, auf ihre sachliche Begründung

einzugehen. Die Resolution des Brandenburger Vereins hat zum

Gegenstand die Einführung von Wohlfahrtseinrichtungen für den

tierärztlichen Stand und vertritt nur den Standpunkt, daß solche

Wohlfahrtseinrichtungen sich nur mit Hilfe von Tierärztekammern

würden durchführen lassen; sie erstrebt daher eine möglichste

Beschleunigung der im Prinzip, wie gesagt, längst feststehenden

Einführung dieser Kammern.

Bericht über die 83. ordentliche Versammlung des veterlnär-medizinischen

Provlnzlalverelns von Oberbessen

am 3. März 1907 im Hotel „Hessischer Hof“ in Gießen.

Tagesordnung:

b-e

. Geschäftliches.

2. Aufnahme neuer Mitglieder.

3. Die Beurteilung tuberkulöser Tiere nach den jetzt bestehenden

Ausführungsbestimmungen zum Fleischbeschaugesetz. Referent:

Gr. Kreisveterinärarzt Zinsser-Friedberg.

4. Mitteilungen aus der Praxis.

Anwesend sind folgende Mitglieder: Die Kreisveterinärärzte

Neunhöfer-Grünberg, Oehl-Nidda, Zinsser-Friedberg und die

Veterinärärzte Dr. Kühler-Gießen, Mörler-Butzbach, Schneid cr

Schleitz.

Der Vorsitzende, Herr Kreisveterinärarzt Zinsser-Friedberg

eröffnet um 12 Uhr die Versammlung mit herzlichen Begriißungs

worten an die anwesenden Mitglieder und Gäste.

ad l. Wir beschlossen, versuchsweise die nächste Versammlung

auf einen Samstag und zwar anfangs Mai zu verlegen.

Als Mitglied in den Landesausschuß wird einstimmig Oehl

Nidda gewählt.

ad. 2. Als neue Mitglieder hatten sich zur Aufnahme gemeldet:

Professor Dr. Martin-Gießen, Schlachthofdirektor Modde-Gießen,

Kreisveterinärarzt Dr. H o f fm a n n - Alsfeld, Kreisveterinärarzt K n cl l -

Gießen, Veterinärassistenzarzt Blum e-Homberg a. d. Ohm, Veterinär

arzt Teloy-Altenstadt, Veterinürarzt Walther—Lieb, Veterinärarzt

Zipp-Assenheim.

Es wurde die einstimmige Aufnahme der vorgenannten, die der

Einladung zu der Versammlung gefolgt und mit Ausnahfne von

Walther-Lieb anwesend waren, beschlossen. ‘

Herr Professor Dr. Martin-Gießen dankte für die freundliche

Einladung und Aufnahme und gab seiner Freude darüber Ausdruck,

daß ihm, als Dozent an der Universität, mit seinem Eintritt in den

Verein Gelegenheit geboten sei, mit Kollegen aus der Praxis zu—

sammen zu weilen und aus den Verhandlungen deren Wirksamkeit

kennen zu lernen. _

ad. 3. Hierauf ergriff der Vorsitzende das Wort zu seinem Referate

über obengenanntes Thema. Der Referent betonte die Wichtigkeit

der Beurteilung bei Beanstandungen tuberkulöser Tiere für die Praxis

und befürwortet eine Klarstellung über die wichtigsten Punkte an Hand

der jetzt bestehenden Ausführungsbestimmungen. Ganz besonders
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sei dies schon deshalb geboten, damit bei Erwirkung von Ober

gutachten eine mit dem ersten Urteil nicht übereinstimmende Be

gutachtung vermieden würde, da solche Begebenheiten beim Publikum

einer für den betreffe'nden Beschauer nachteiligen Auffassung so

gut wie sicher sein dürften. Nach dem Wortlaut des Gesetzes

erläuterte nunmehr der Vortragende die einzelnen Bestimmungen

über die Beurteilung, und in der sich daran anschließenden lebhaften

Diskussion wird folgendes festgelegt:

a) Frische Blutinfektion gilt als nachgewiesen mit dem Vor

handensein kleiner, hirsekorngroßer, durchscheinender tnberkulöser

Knötchcn.

b) Bei tuberkulöser Erkrankung der Mittelfelldrüse wird das

Herz freigegeben.

c) Bei tuberkulöser Erkrankung der Gekrösdrüsen ist das Gckröse

und der Darm als „untauglich“ zu behandeln.

d) Bei ausgedehnter tubcrkulöser Erkrankung der Plcura ist

der ganze Brustkorb zu vernichten.

e) Bei ausgedehnter tuberkulöser Erkrankung des Peritoneums

sind dieses und die Bauchmuskeln zu vernichten.

f) Bei tuberkulöser Erkrankung eines Knochens ist immer

der Knochen mit der gan‘zen Umgebung für „untauglich“ zu erklären,

sofern nicht besondere Gründe vorliegen, welche die Beurteilung

des ganzen Objektes beeinflussen. ‚

g) Bei tuberkulöser Erkrankung der Rachen- und Kehlgangs

drüsen ist der Kehl- und Schlundkopf mit nächster Umgebung zu

entfernen.

h) Die nichttierärztlichen Fleischbeschauer sind verpflichtet, bei

Beanstandungen wegen Tuberkulose die Fleischlymphdrllsen anzu

schneiden.

i) Der \'erdachtsfall zur Anschneidung der Achsel- und Kniekehl

drlisen ist gegeben, wenn durch die sonstige Untersuchung eine

Generalisation festgestellt ist.

Um 3 Uhr wurde die Versammlung geschlossen; nach derselben

fand ein gemeinschaftliches Mittagessen statt, nach welchem die Teil

nehmer noch einige Stunden in angeregtester Unterhaltung verweilten.

Schlitz, den 17. März 1907. y .

Schneider, Schriftführer.

Verein der Prlvsttierirzte Ostpreußen.

Am 10. März d. J. fand im Hotel‘ de Berlin zu Königsberg eine

Zusammenkunft von Privattierärzten statt. Es wurde ein „Verein

der Privattierärzte Ostpreußens“ begründet, zu dem 34 Herren ihren

Beitritt erklärten.

In den Vorstand wurden gewählt: l. Vorsitzender von

Lojewski-Lyck, 2. Vorsitzender Zwirner-Barten, Schriftführer

Arnsdorf-Königsberg, Kassenführer Kalchcr-Lasdehnen.

Quittung.

Die Sammlung für den Kollegen Loth in Ducherow (conf.

Aufruf! Wer hilft?) in Nr. 8 der B. T. W. hat bis heute M. 1265.

ergeben. Allen hilfsbereiten Kollegen herzlichsten Dank.

Kendziorra, Kreistierarzt, Berlin . . . . . . . . . . . M. 25

W’Vahrendorff, Schlachthausdirektor, Greifswald . „ 25

Prof. Dr. Edelmann, Medizinalrat, Dresden . . . . . . . „ 5

Reinhold Kühn, Buchhändler, Anklam . . . . . . . . „ 10

Greßel, Oberstabsveterinär, Wilhelmsburg . . . ~ . . . „' 20

Reichstein, Kreistierarzt, Königsberg N.-M. . . . . . . . „ 20

Die Assistenten des Hygienischen Instituts Berlin . „ 30

P. M. W., Berlin . . . . . . „ 20

Vl’ernicke, Tierarzt, Berlin . . „ 20

Behrens, Tierarzt, Achim . . . . „ 10

Ammelung, Tierarzt, Kray, Rheinpr. „ 10

Schlieper, Kreistierarzt, Kosten ' . „ 10

Egge, Tierarzt, Schwaan i. M. „ 10

Trautmann, Tierarzt, Laucha . „ 3

Dr. Konten, Kreistierarzt, Geldern . „ 10

Herbst, Tierarzt, Falkenburg . „ 5

Sporleder, Kreistierarzt, Breslau . „ 10

Hoehne, Kreistierarzt, Ohlau . „ 10

Dr. Müller, Treptow a. R. . „ 3

Motte, Kreistierarzt, Hettstedt
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Volmer, Kreistierarzt, Hattingen . .

Längrich, Schlachthofdirektor, Rostock .

Dr. Noack, Königl. Bezirkstierarzt, Leipzig

Hasselmann. Kreistierarzt, Neutomischel .

Müller, Kreistierarzt, Heinrichswalde

Krüger, Oberveterinär, Neustrelitz .

Arndt, Kreistierarzt, Landeshut .

B., Kreistierarzt, S. . . . . . . . . .

Pelka, Stabsveterinär, Neuhof b. Dölitz i. P. . .

Fiewege'r, Hofticrarzt, Cöthen (Anhalt) . . . . .

Dr. Göhre, Königl. Bezirksticrarzt, Großenhain, Sa.

Graf, Tierarzt, Wald, Rhein]. . . . . .

Rost, Bezirkstierarzt, Pirna, Elbe

Nl1ske, Tierarzt, Grimmen .

H. Tempel, Tierarzt, I.imbacll

N. N., Breslau ‚ . .

Ungenannt, Bayreuth, A. W. . . . .

Schmidt, Tierarzt, Misdroy . . . . .

Krankowski, Stabsveterinär, Bromberg

Dahms, Tierarzt, Stargard i. P. .

K.‚ Tierarzt, Murowana-Goslin

Dr. Coenders‚ Tierarzt, Beos . . . .

Schmidfke, Kreistierarzt, Frankenstein

Rogge, Tierarzt, Potsdam . . .

Ehling, Amtstierarzt, Uelzen . . . .

Mieckley, Gestütsinspektor, Beberbeck

Dr. Reiche, Tierarzt, Rochlitz _ . _ .

Bächstädt, Oberstabsveterinär, Köln .

Biesterfeldt, Oberveterinär, Sankt Avold. . .

Dorn. Distriktstierarzt, Markt Erlbach .

Riedel, Kreistierarzt a. D., Neiße

Röbert, Bezirkstierarzt, Annaberg

W. VV., Tierarzt, Heydekrng

R. _St., Obertierarzt, Berlin . . , . . . .

von Wahlde„ Amtstierarzt, Jever , . . . . .

Rosenfeldt, Tierarzt, Ruß, Ostpr. . . . . . . .

Vetcrinärkorps des 3. Bad. I)rag.-Regts. Nr. 22, Millhausen

Schütt, Kreistierarzt, Meldorf . . . . . . .

Pelz, Amtstierarzt, Leipzig . . . . . .

Dr. Bauermeister, Kreistierarzt, Schlochau .

Beeger, Tierarzt, Wilsdrufi

Köpke, "eterinärrat, Liebcnwerda .

Becker, Kreistierarzt, Breslau .

Koch, Tierarzt, Polle .

M, Tierarzt, Verden (Aller)

Hocke, Kreistierarzt, Guhrau .

Dr. Goldbeck, Oberveterinär, Sagan

Graebenteich, Oberveterinär der Schutztruppe,

K.M.,Tierarzt,N.W. . . . . . . . . . . . . ..

K. Grimm, R. Hartenstein, Kg]. Bezirkstierärzte a. D., Dresden

R. Hartenstein, Kgl. Bezirkstierarzt a. D., Dresden .

Träger, Stabsveterinär, Wolken . . .Y . .

Magnus Schmidt, q. Bozirkstierarzt, Stadtilm

Falk, Schlachthausdirektor, Stettin .

Nickel, Polizeitierarzt, Berlin . . . .

Bolle, Veterinärrat, Bberswald . . . . . .

Oberschulte, Schlachthofdirektor, Lüdenscheid

Zbiranski, Tierarzt, Tremessen

Timm, Oberveterinär, Schweidnitz .

W. S, Flensburg . . . . .

Kemner, Kreistierarzt, Wittlich

Dralle jun., Kreistierarzt, Einbcck .

Altfeld, Kreistierarzt, Bochum

J. L., Tierarzt, Elmshom

W. Grupe, Tierarzt, lllahnedy .

z. Zt. Amstadt

Baumgärtel, Bezirksticrarzt, Oschatz . . . . . . . .

N. N., Labiau . . .

Ungenannt, Breslau

C. E. W., Breslau . . . .

Walther, Hofroßarzt, Weima . . . . .

Ungenannt, Altona a. Elbe. . . . . . . . .

:
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Stelle mit heißeni Seifenwasser gereinigt und schließlich’getrotzkfiet.

In der Mitte der so gereinigten Stelle wird die Kanüle der Pravaz

Die Pravazschen Spritzen müssen vor jeder Füllung und die

Kanülen vor jeder einzelnen Einspritzung in‘ kochend heißem Wasser

Die Reinigung mit desinfizierenden Substanzen

Behandlung der Rinder nach der Impfung. Die ge

impften Rinder müssen 20 Tage lang nach der Impfung im Stalle

gehalten werden und sind während dieser Zeit mit leicht ver'

Die Milch der geimpfteu

Der Impfstoff wird nur an Tierärzte

Den Tierärzten wird

es zur Pflicht gemacht, nur in solchen Gegenden zu impfen, in

denen die Hiimoglobinurie alljährlich auftritt. Ferner verpflichten

sich die Tierärzte, den betreffenden Instituten nach Schluß des

Weideganges eine genaue Aufstellung über das Ergebnis der

Insbesondere sind hierbei folgende Fragen

1. Wieviel Tiere sind geimpft worden, darunter Wieviel Kälber

2. Wieviel von den lmpflingen sind bereits in den Vorjahren

3. Wieviellmpflinge sind infolge der Impfung sichtbar erkrankt,

und welche Krankheitserscheinungen sind an ihnen beobachtet

4. Wieviel Impflinge sind trotz der Impfung während des

5. Wieviel nicht geimpfte Tiere, die dieselben Weiden benutzten

wie die Impflinge, sind an Hämoglobinurie erkrankt oder

gestorben, und wieviel Todesfälle sind in den Vorjahren

Der Impfstoff wird gewöhnlich im Februar abgegeben, in diesem

Es empfiehlt sich, die

Impfung in der Zeit vom 20.-—30. April vauszuführen -\lnd werden“ .

C. T., Friedrichsfelde b. Berlin .~ . . . . . . ~. . ." . M. 5

Reinecke,. Oberveterinär in ‘der Schutztruppe für Siidwest- '

afrika, Bad Nanheim . . . . . . . . . . . . .‘ . „ 5 schon Spritze durch die Haut gestochen. .

Janzon, Kreistierarzt, Demmin . .‚ . . . . . . . . . „ 20

Lorenz, Kreistierarzt, Lyck i. Ostpr. . . . . . „ 20

Kollstede, Tierarzt, Hanerau . . . . . . . . . . . . „ 5 gereinigt werden.

Strähler, Unterveterinär, Breslau . . . . . . . . . . „ 10 ist strengstens zu vermeiden.

Oberländer, Tierarzt, Apolda .. . . . . . . . . . . . „ 5

Sahner, Kreistierarzt, Homburg (Höhe) . . . . . . . . „ 5

Militär-Veteriniire der Garnison Hannover, Hannover . . . ,. 30

Hertz, Schlachthausdirektor, Harburg . . . . . . . . . ‚. 5 daulichen Nahrungsmitteln zu ernähren.

Veterinäre des Grenadier-Regiments zu Pferde, Brombergv . „ 10 Rinder kann gebraucht werden.

Boltz, Tierarzt, Friedland i. Ostpr. .‘ . . . . . . . . . „ 20 Bezugsbedingungen.

Buchdrucker, Tierarzt, Greußen . . . . . . . . . . . „ 5 und bis auf weiteres unentgeltlich abgegeben.

Biermann, Tierarzt, Briesen . . . . . . . . . . . . ,. 3

Feuerbach, Oberstabsveterinär, Arendsee . . . . . . . .. 10

Sternberg, Stabsveterinär a. D.‚ Mainz . . . . . . . . .. 20

Moldenhauer, Oberveterinär. Wiesbaden . . . . . . „ 10

Hell, Korpsstabsveterinär, Alton . . . . . . . . . . ‚. 10 Impfung zu übermitteln.

Ungenannt, Karlsruhe . . - . - . . . . . . . . . . . „ 4 zu beantworten:

Schütt, Roßarzt, Redefin . . . . . . „ 5

Witte, Schlachthofdirektor, Quedlinburg . „ 3 und wieviel Kühe?

Sichert, Oberveterinär, Quedlinburg . . . . . „ 3

Gabbey, Tierarzt, Pleß . ‚ . . . . . . . . . . . . ‚. 10 an Hämoglobinurie erkrankt gewesen?

Veterinär-Kränzchen, Oels . „ 14

Ungenannt, Berlin . . . . . . . . . „ 10

Simon, Kreistierarzt, Otterndorf . . . . . . . . . . . „ 5 worden?

Anders, Kreistierarzt, Trebnitz . . . . . ~ . . . . . ‚. 3

Just, Kreistierarzt, Waldbroel . . . . . . . . . . . . „ 10 Weideganges an Hämoglobinurie erkrankt?

Weiß, Schlachthausdirektor, Wolgast . . . . . . . . . „ 5

Modde, Schlachtbofdirektor, Gießen . . . . . . „ 10

Nitschke, Kreistierarzt, Blumenthal . . . . . . . . . . „ 10 ‘

Schultze, Gestütsinspektor, Labes < . . . . . . . . . . ‚. 20 vorgekommen? .

Itassow, Bezirkstierarzt‘, Teterow i. M. . . . . . . . . „ 10

Kurschat, Kreistierarzt, Sohroda . . . . . . . . . „ 5 Jahre ausnahmsweise erst Mitte April.

Veterinäre des Kiir.—Regts. Nr. 2, Pasewal . . . . . . „ 5

. . . . 20Dr. Schmaltz, Berlin . . . . . . . ‚

‚ . Wahrendorff.

Gebrauchsanweisung für den Impfstoff gegen die Hämoglobinurle der Rlnder.

Zweck der Impfung. Die Impfung mit dem im Auftrage des

Herrn Ministers für Landwirtschaft, Domänen und Forsten im

pathologischen Institute der Tierärztlichen Hochschule zu Berlin und

in der tierhygienischen Abteilung des Kaiser Wilhelms-Instituts zu

Bromberg hergestellten Impfstoffe ist eine Schutzimpfung und hat

den Zweck, die Rinder vor Erkrankung an Hämoglobinurie während

des Weideganges zu bewahren. Dagegen ist die Impfung bei

Rindern, die bereits an Hämoglobinurie erkrankt sind, nutzlos.

Auswahl der Rinder. Es istzwockmltßig, die Impfung vor

dem Beginn des Weideganges, etwa im Monat März vorzunehmen

und alle Jahre zu wiederholen. Zur Impfung können Rinder jeden

Alters zugelassen werden; doch empfiehlt es sich, die Rinder recht

frühzeitig, wenn möglich, schon in den ersten Lebensmonaten zu

impfen, denn junge Rinder vertragen die Impfung am besten. Hoch—

trächtige oder fieberhaft erkrankte Rinder sind überhaupt von der

Impfung auszuschließen.

Impfstoff. Der Impfstofi kommt in Flaschen von 10 bzw.

50 ccm Inhalt zur Versendung und ist an einem kühlen und dunklen

Orte aufzubewahren. Er ist nur acht Tage lang, den Tag der

Absendung mit eingerechnet, brauchbar.

Vor der Anwendung ist die Flasche vorsichtig zu schütteln.

Der Inhalt einer einmal geöffneten Flasche darf nur an dem Tage

gebraucht werden, an dem die Eröffnung stattgefunden hat, weil

der Inhalt nach der Öffnung verunreinigt wird und verdirbt.

Dosierung. Die Menge des Impfstoffes, welche mit Hilfe

einer Pravazschen Spritze unter die Haut am Halsc eingespritzt

wird, beträgt bei jedem Rinde ohne Rücksicht auf das Alter 30cm,

Anwendungsweise. An einer handtellergroßen Stelle des

Halses werden die Haare abgeschoren. Dann wird die abgcschorenc

 

die Herren Kollegen, welche zu impfen beabsichtigen, gebeten, bis

zum 10. April das Institut, von dem sie den Impfstoff beziehen

wollen‚über die Anzahl der Impflinge zu benachrichtigen.

Personalien.

Ernennungen: Wissenschaftliche Stellen: Polizeitierarzt

Dr. Hans Sicher zum wissenschaftlichen Hilfsarbeiter am Institut für

Schiffs- und Tropenkrankheiten in Hambur'g. — Veteriniirbeamte:

Definitiv zum Kreistierarzt Hugo Hohmann in l’inneberg. Tierarzt

Georg Balls-Friedland wurde mit den kreistierärztlichen Geschäften

in Jork (Bezirk Stade) betraut. Stadt- und Distriktstierarzt Th. Ulmer

Langenenslingen zum Distriktstierarzt in Eschlach (Württ.). —

S cb lachth ofv erwaltung: Schlachthofinspektor Moses—Tuchel zum

Schlachthausdirektor; die Tierärzte Steinmiiller-Lan erfeld zum

3. Schlachthoftierarzt in Elberfeld, Hugo Marcus- arburg zum

3. Schlachthoftierarzt in Wiesbaden, Dr. Maaß—Elberfeld und Meyer

aus Linden-Dahlhausen zum Assistenten am Schlachthof in Hagen

i. W. bzw. Bochum. — In den Ruhestand versetzt: Veterinär

rat Ferdinand Dalchow, Kreistierarzt in Rathenow.

Niederlassungen: 'Oberveterinär a. I). Raupach, bisher in der

Kais. Schutztruppe für Deutsch-Südwestafrika, in Wollstein (Posen).—

Verzogen: Die Tierärzte Falkenbach-Hagen als Assistent des städt.

Tierarztes Winkel nach Berlin, Paul Ix’ämpfer-Joachimsthal nach

Milspe i. W. Albert Müller-Düsseldorf als Assistent des Großh.

Bezirkstierarztes nach Mosbacli (Baden). Paul Lach-('rone a. Br.

nach Schneidemühl. ‘

Examina: Promoviert: Die Tierärzte Andreas Fehse aus Berlin,

Viklor Pultkammcr aus Allenstein, Hermann Slurhan aus Darmstadt

zum Dr. med. vet. in Gießen; Theodor Oetlren aus Delmenhorst,

Hans ßrysch aus Wünschelburg i. Schl. zum Dr. med. vet. in

Bern; Paul Krone aus Dresden zum Dr. med. vet. in Zürich. —

Approbiert: Die Herren Mm: Kozminskt' aus Witkowo, Johannes

Schrocder aus Sulmin, Wilhelm Grabe aus‘ Helmscheid in Berlin;

Joseph Roeper aus Lügde, Friedrich Schneider aus Roth a. See,

Alfred Trautmarm aus Halle a. S. in Hannover.

Todesfälle: Kreistierarzt a. D. Karl Eiazz'cke-Wreschen im

vollendeten 92. Lebensjahre. Tierarzt H. Leulsch-Hamburg.

fast
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Die infektiöse Rückenmarksentzündung oder

schwarze Harnwinde,'ihre kausalen Korrelationen.

Vorläufige Mitteilung.

Von Prof. Dr. M. Schlegel-Freiburg i. Br.

"‘ Nachdem ich die charakteristischen pathologisch-anatomischen

Veränderungen der infektiösen Rückenmarksentzündung und das

eigenartige Auftreten des Erregers bei derselben erkannt und

meine Forschungsergebnisse hierüber in Nr. 25 der B. T. W. 1906

veröffentlicht hatte, trat ich dem Gedanken näher, welche

Ätiologie der bislang nach ihrer kausalen Hinsicht in tiefes

Dunkel gehüllten schwarzen Harnwinde zukomme. So manche

Berührungspunkte dieser beiden Krankheiten, wie die Lähmungs

zustände der Nachhand, die Schwarzfitrbung des Harns, die

Nieren-, Knochen- und Rückenmarksverändernngen, die auffällige

Blutdissolution usw. usw., ließen mich bei diesen beiden Krank

heitsformen auf eine gemeinsame ätiologische Grundlage schließen,

und in der Tat haben nach langen, mühevollen Arbeiten die

exakt durchgeführten klinischen, pathologisch-anatomischen und

bakteriologischen Untersuchungen einer Auswahl der aus den

verschiedensten Gegenden herrührenden Fälle von schwarzer

Harnwinde gelehrt und bewiesen, daß diese beiden Krankheiten,

wie in einer demnächst erscheinenden Monographie in allen

Stücken begründet werden soll, durchaus identisch sind. Bei

der Erbringung dieser Beweisfiihrungen haben mich vorwegs

meine, nunmehr auf fünf Jahre zuriickreichenden Erfahrungen

über die infektiöse Rückenmarksentzündung unterstützt, welche

die regste Aufmerksamkeit auf sich lenkte, da sie wiederholt

als gefürchtete Pferdesterbe viele Pferdebestände ganz oder

großenteils dezimierte.

Nach dieser gewonnenen Erkenntnis erschien es vor allen

Dingen unerläßlich, eine erschöpfende, alle Teile der Seuche

umfassende monographische Darstellung der infektiösen Rücken

 

gesichteten, von unseren Autoren überlieferten Erfahrungs

materials zu verfassen und die Lehre der Ursachen und Ent

stehung der Krankheit, ihre epidemiologischen Eigentümlich

keiten in das richtige Licht zu stellen, sowie die bisher be

stehenden traditionellen irrtütnlichen Anschauungen über die

Veranlassung zur Entwicklung der Krankheit zu widerlegen

bzw. mit den tatsächlichen dispositionellen Verhältnissen in

Einklang zu bringen.

Die vollständige Monographie soll schon in den nächsten

Wochen in der von Herrn Prof. Ostertag und Joest redi

gierten „Zeitschrift für Infektionskrankheiten“ bzw. im Verlage

von Richard Schoetz in Berlin als Buchausgabe erscheinen.

Danach kann der bisherigen Erkältungstheorie nur noch

die Rolle eines disponierenden bzw. okkasionelien Momentes

konzediert werden, während die Hypothese der Autointoxikation

ganz und gar fallen muß. Von größter Wichtigkeit erschien

es sodann, dem praktizierenden Tierarzte eine zuverlässige,

klare, unter Berücksichtigung meiner neuesten Erforschungen

abgefaßte Beschreibung des klinischen und pathologisch-anato

mischen Teiles der Krankheit in dieser Monographie an die

Hand zu geben gleichzeitig wird im epidemiologischen Teile

derselben der eigenartige Seuchencharakter der Krankheit unter

Schilderung einer größeren Auswahl von mir beobachteter, ver

schiedenartiger Seuchengänge dargestellt, welche die Eigen

schaften der Streptokokkenseptikämie als Seuche illustrieren

sollen. Hiernach hat dieselbe zweifellos als eine der schädlichsten

und weitverbreitetsten Pferdeseuchen Platz gegriffen, so daß es

im öffentlichen Interesse geboten erscheint, der Frage einer

veterinärpolizeilichen Bekämpfung der infektiösen Rückenmarks

entzündung näher zu treten.

Des weiteren wird dem Kapitel über Therapie und Prophy

laxis und über die praktische Bekämpfung der Seuche in dieser

rharksentzündung bzw. der schwarzen Harnwinde unter ge- , Monographie eine besonders sorgfältige Ausarbeitung auf Grund

biihrender Würdigung und Berücksichtigung des kritisch i der gewonnenen Erfahrungen zugewendet, da dieser Teil für
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den Praktiker von größter Wichtigkeit ist; es läßt sich nament

lich bei den subakuten und chronisch verlaufenden Fällen thera

peutisch manches erreichen, und durch die Erweckung des _all

seitigen Interesses an dieser, die Landwirtschaft in noch un

berechenbarer Weise schädigenden Seuche werden in Hinknnft

auf Grund der entwickelten und vorgeschlagenen prophylaktischen

Maßnahmen viele Pferdebestände vor der gefürchteten Infektion

nach dem bewährten Lehrsatz: „Vorbeugen ist besser denn

Heilen“ bewahrt werden können.

Die ausführliche Beschreibung über meine weiteren biolo

gischen Erforschungen des von mir im Jahre 1896 entdeckten

Infektionsträgers, des Streptococcus melanogenes, werden in

dieser Monographie ausführlich erörtert, um eine zweckdienliche

faktische Erklärung über die hämolytische Wirksamkeit und

über die im Blut und Harn vor sich gehenden, durch den

spezifischen Krankheitsstoti' bewirkten, in der Pathologie in

solchem Grade einzig dastehenden Umsetzungsprozesse des

Hämoglobins in Melaniu zu veranschaulichen.

Zwecks bildlicher Darstellung des hämolytischen Wirkungs

vennögens des Streptococcus melanogenes auf Blutnährböden

sowie der wichtigsten pathologisch-anatomischen Veränderungen,

werden dem monographischen Werke diesbezügliche farbige

Tafeln beigefügt werden.

Beitrag zur Frage der Identität der Vogeldiphtherie

und der Mcnschendiphtherie.

Von Dr. Piorkovvskl.

(Aus dem bakteriologischen Institut des Dr. Piorkowski.)

Zu der Frage der Identität der Vogeldiphtherie mit der

Menschendiphtherie, die ich in bejahendem Sinne beantworten

kann, möchte ich folgende Ausführungen machen.

Am 23. April 1905 erhielt ich von der Geflügelmastanstalt

„Gölschau“ (durch Herrn Rittergutsbesitzer Schweckendiek)

ein an Diphtheritis erkranktes Huhn, eine zweijährige, weiße

Wyandottes-Henne zugesandt. Ich stellte nun von dem Hals

belage dieses Tieres eine Reihe von Kulturen her und konnte

auf Löffl‘erschem Blutserumagar Bakterien züchten, die morpho

logisch und kulturell sich vollkommen analog den bei der

menschlichen Diphtheritis von Löffler zuerst angegebenen

Bazillen verhielten. Es waren meist leicht gekrümmte Exemplare,

6 ,u lang und 1-2 y breit, die auf Glyzerinagar weiße, rundliche

Kolonien mit unregelmäßigem Rand bildeten und von krümligem

Aussehen, dabei ohne Konfluenz waren. Auf Löfflerserum

bildeten sich weiße, knöpfchenartige Kolonien und die Bouillon,

die leicht gesäuert wurde, blieb klar, während sich ein deutlich

feinfiockiges Sediment gesetzt hatte. Meerschweinchen wurden

von 0,01—i dieser Bouillonkultur innerhalb zweier Tage getötet.

Bei der Autopsie war an der Injektionsstelle Belag und

hämorrhagisches Ödem zu finden, ferner pleuritischer Erguß und

Schwellung und Rötung der Nebennieren. Endlich gelang auch

die Neißersche Färbung. wie auch die von mir in der Sitzung

der Berliner med. Gesellschaft vom 25. Januar 1899 (conf.

Handb. der pathogen. Mikroorganism. Bd. 1 pag. 428) angegebene

Tinktion, wobei deutliche Polfärbung (metachromatische

Körperchen) konstatiert werden konnte.

Ich ging nun daran, mehrere Kaninchen mit den aus dem

Huhn gewonnenen Bakterien zu impfen und ihnen in aufsteigen

den Dosen allmählich Mengen bis zu 30 ccm einzuverleiben, die

 

sie ohne erhebliche Reaktionen gut vertrugen. Nach etwa sechs

Wochen entnahm ich diesen Tieren Blut und erhielt ca. 150 ccm

Serum, das ich der Mastanstalt zu Versuchen zur Verfügung

stellte.

Unterdessen hatte ich eine Anzahl Versuche betreffs der

Agglutination angestellt und bemerkt, daß die Verhältnisse

hierbei fast annähernd denen des menschlichen Diphtherieserums

entsprachen. Es wurden menschliche Bakterienstämme von dem

frisch gewonnenen Vogeldiphtherieserum agglutiniert, wie um

gekehrt der Bakterienstamm von dem an Diphtheritis zugrunde

gegangenen Huhn von Menschendiphtherieserum beeinflußt wurde.

Das Gefiügeldiphtherieserum wies 500 Immunisierungseinheiten

auf, war also fast konform dem von den Höchster Farbwerken

als Nr. 1 abgegebenen Diphtherie-Hcilserum. Damit war

eigentlich schon in gewissem Sinne die Gleichartigkeit der

Sera festgestellt. Ich kombinierte dann ein Serum aus dem

Höchster, indem ich 2,5 ccm der Höchster Nr. 2 also

1000 Immunisierungseinheiten mit 10,5 ccm physiologischer

Kochsalzlösung, die sorgfältig sterilisiert war, verdünnte. Es

entsprach hier also 1 ccm = 0,2 = 80 Immunisierungseinheiten.

Mit diesem Serum wurden dann analoge Versuche bei diphtherie

kranken Hühnern angestellt und auch Immunisierungsversuche

gemacht. Die Resultate waren folgende:

Von den mit. 1 ccm gespritzten Hühnern gingen acht

schwerkranke zugrunde, von 30 leicht kranken wurden 17

innerhalb acht Tagengesund! 13 Stück erhielten eine zweite

Impfung‘ mit je 1 ccm und davon geuasen dann noch sieben.

Zwölf gesunde Hühner erhielten je 1 ccm Schutzimpfung

und wurden mit schwer kranken zusammengebracht, mit denen

sie aus demselben Napf ihr Futter nahmen. Davon blieben

zehn ganz intakt, zwei mußten noch ein zweites Mal geimpft

werden, du sie zu kränkeln anfingen, wurden dann aber gleich

gesund.

Aus dem Befund ergibt sich, daß das menschliche Diphtherie

serum dieselben Ergebnisse zeitigte, wie das aus den Hühner

diphtheriebazillen hergestellte Diphtherieserum.

Interessante Fälle von Schweinerotlauf.
Von Tierarzt Sohvvarzhart-Hof (Mähren). Ä

1. Am 30. Mai v. J. wurde ich von dem Wirtschaftsbesitzerin Christdorf zu einem kranken Schweine gerufen, das laut An

gebe des Besitzers seit 21 Stunden an „Flecken“ krank sei.

Die Untersuchung dieses ca. fünf Monate alten männlichen,

verschnittenen, weißen Schweines, Yorkshire veredelt, ergab die

Diagnose „Schweinerotlauf“ und wurde daher von mir die Heil

impfung mit Serum von Höchst a. M. angewendet. Am Abend

desselben Tages war das ganze Schwein mit unzähligen blau

roten, teils konfiuierendeu Flecken besät. Am 1. Juni waren

die Flecke am Bauche, den Hinterschenkeln und Füßen ver

schwunden, am Rücken hingegen, und zwar ungefähr eine Hand

breit hinter den Ohren bis eine Hand breit vor dem Schwanz

ansatze fand sich ein schwarzroter, derber Panzer, der zu beiden

Seiten ungefähr eine Spanne breit von der Rückenlinie die

Seiten bedeckte. Beide Ohren waren bis ziemlich an den Grund

schwarzrot von Farbe, das rechte Auge tränte sehr stark, und

war eine starke milchige Trübung der Cornea bemerkbar.

Nach acht Tagen war der Zustand wie folgt: Beide Ohren

brandig abgefallen, um rechten Auge eine totale Trübung der
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Linse, und der Panzer ließ sich ziemlich weit nach vorn ab

heben. Derselbe umfaßte die (‘utis und Subcutis und reichte

bis auf das Muskelgewebe in seiner Dicke von 3 cm. Ich ließ

den leicht abhebbar'en Teil mittelst Schere abschneiden und

  

  

Fig. 1.

fand unter dem Panzer beginnende Narbenbildung. Ende Juni

fiel der restliche Panzer ab.

Das Schwein wurde am 15. Oktober v. J. in Hof geschlachtet

und erreichte ein Gewicht von 130 kg. Am Rücken fand sich

 
  

Fz'g. 2.

einlemtilefe"hiulde entsprechend dein Panzer,'und'war'daselbst nur

eine sehr schwache Speckschicht-vorhanden. Die Mulde selbst

hatte oberflächlich eine blaßrote Farbe und war unbehaart.

(Fig. 1 und 2.)

2. Am 26. Juni v. J. wurde ich nach Altliebe zu einem

kranken Schwein des Wirtschaftsbesitzers P. gerufen. Die

  

Untersuchung des acht Monate alten, weißen, männlichen, ver

schnittenen Schweines mährischer Landrasse ergab die Diagnose

Schweinerotlauf. Es wurde auch hier Heilimpfung mit Serum

von Höchst a. M. durchgeführt, worauf baldige Besserung ein

trat, nur färbte sich der ganze Rücken schwarzblau.

Als ich nach 14 Tagen das Schwein wiedersah, fand ich

nachstehendes :

 

 

Die Ohrenspitzen brandig abgefallen. Auf beiden Augen

grauen Star (vollständige Erblindung). Am Rücken einen 4 cm

starken, unregelmäßigen, schwarzblauen, derben, behaarten

Panzer, der überall noch fest aufsaß. Derselbe reichte ebenfalls

bis auf die Rückenmuskel in die Tiefe. Erst nach sechs Wochen

stieß sich dieser Panzer ab und ist bis heute noch nicht voll

kommene Vernarbung eingetreten.

Bei den obenerwähnten Fällen sind die heftigen Augen

erkrankungen besonders auffallend, und hatte der Befund sehr

viel Ähnlichkeit mit einer akuten lridochorioiditis, da bei dem

erkrankten Auge des geschlachteten Schweines sowohl vordere

als auch hintere Synechien vorhanden waren. (Fig. 3.)

Eine Untersuchung über den histologischen Bau

des Ductus thoracicus des Pferdes.

Von Hans Richter, vormaligom Prosektor am Anatomischen Institute

der Tierärztlichen Hochschule zu Dresden.

(Aus dem Anatomischen Institute der Tieriirztlichen Hochschule

zu Dresden. Medizinalrat Professor Dr. Baum.)

Über den histologischen Bau des Ductus thoracicus der

Haustiere liegen anscheinend überhaupt noch keine Unter

suchungen vor; deshalb unternahm ich es, einer Anregung

meines hochverehrten Chefs, des Herrn Medizinalrat Professor

Dr. Baum, dem ich gleich an dieser Stelle meinen Dank auch

für die mir bei dieser Arbeit in jeder Hinsicht gewährte Unten

stützung aussprechen möchte, folgend, zunächst den Ductus

thoracicns des Pferdes einer genaueren, histologischen Unter

suchung zu unterziehen.

Der Ductus thoracicus des Menschen ist ausführlicher

untersucht und beschrieben werden. So sagt v. Ebnet‘ in

A. Koellikers Handbuch der Gewebelehre (Bd. III, (S. Aufl.

1902) folgendes darüber:

Der Ductus thoracicus weicht von den kleineren Lymphgefäßcn

in einigen Beziehungen ab. Auf das gleich beschaffene lipithcl

folgen einige streitige Lagen und dann eine elastische Netzhaut

mit Längsrichtung der Fasern, doch mißt die ganze Intima kaum

13—22 y. Die 56 ;4 dicke Media beginnt mit einer ganz dünnen

Lage von längsverlanfendem Bindegewebe mit elastischen Fasern

und besteht im übrigen aus einer queren Muskelschicht mit feinen,

elastischen Fasern. Durch die relativ mächtige Ringmuskelschicht

der Media unterscheiden sich die stärkeren Lymphgefäße wesentlich

von den Venen gleicher Größe und niihem sich im Bau mehr den

Arterien, mit welchen sie jedoch, was die Dicke der Wand an

betrifft, nicht zu vergleichen sind. Die Adventitia enthält längs

ziehendes Bindegewebe samt elastischen Fltserchen und einzelne

netztörmig zusammenhängende Bündel von Längsmuskeln. Die

Blutgefäße der Lymphgefäße‚vorhalten sich am Ductus thoracicus

wie an den Venen. Die Klappen des Kanals und der Lymph

gefäße überhaupt stimmen mit denen der Venen überein.

Einige spezielle Angaben über den Bau des Ductus thoracicus

des Menschen befinden sich ferner in: W. Krause, Allgemeine und mi

kroskopische Anatomie (3.‘Auflitge 1876, S. 345), bei der Beschreibung

der größeren Lymphgefäßstämme. Es heißt dort: In Lymphstäinm0n

mittlerer Größe tritt schärfere Sonderung der drei Häute ein: Die

elastischen Fasern der Intima ordnen sich zu longitudinalen Netzen;

die glatten Muskeli'asem der Media bilden eine qucrgestelltc Lage.

In den Hauptstämmen liegt liingsstrcitiges Bindegewebe zwischen

der elastischen Intima und Media; die Adventitia ist stärker ent«

wickelt und. von gröberen, elastischen Fasernctzen und einem weit‘

maschigen Netz stärkerer Kapillargefäße durchzogen. Auch findet

sich im Ductus thoracicus eine elastische Netzhaut zwischen Intima

und Media, auf welche nach letzterer hin noch etwas longitudinales

Bindegewebe mit elastischen Fascm folgtf‘d'as zur Media gerechnet
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wird; ebensolches führt die Adventitia und außerdem netzförmige

Längsbündel glatter Muskelfasern.“

Nach diesen Angaben stellt sich der Aufbau der Wand des

Ductus thoracicus beim Menschen kurz zusammengefaßt etwa

folgendermaßen dar: Auf das Epithel folgt die Intima, be

stehend aus streifigen Lagen von Bindegewebe mit elastischen

Fasern und einer elastischen Netzhaut, als einer Art Elastica

interna. Die Media beginnt mit einer längsverlaufenden Binde

gewebsschicht mit elastischen Fasern; dann folgt eine relativ

mächtige Ringmuskelschicht. Die Adventitia besteht aus längs

verlaufendem Bindegewebe

mit elastischen Fasern

und netzartig angeordneten

Längsmuskelfasern.

Das Material zu meinen

Untersuchungen entnahm ich

zwei im hiesigen Institute

getöteten Pferden. Bei dem

ersten Pferde injizierte ich

den Ductus thoracicus von

der Lendenzisterne aus mit

4 proz. Formalinlösnng und

schnitt dann an einzelnen

Stellen Stücke aus dem

Gefäße heraus. Da es sich

jedoch herausstellte, daß die

durch die Injektion erfolgte

Dehnung der Gefäßwand die

genauere Untersuchung be

einträchtigte, präparierte ich bei dem zweiten Pferde den Ductus

thoracicus ohne vorherige Injektion heraus. Nach erfolgter Härtung

und Fixierung in Formalin und Durchführung durch ansteigende

Alkoholreihe bettete ich einzelne Stücke in Parafffin ein. Die

Dicke der hergestellten Schnitte schwankte gewöhnlich zwischen

8—12 n. Zur färbe

rischen Darstellung der

einzelnen Elemente be

nutzte ich vor allen

Dingen Hämatoxylin,

häufig mit Nachfärbung

in Erythrocin. Sodann

wandte ich die van

Giesonsche Färbung

mit Pikrofuchsin zur

Differenzierung der mus

kulösen Elemente vom

Bindegewebe an. Zur

Darstellung der elas

tischen Fasern verfuhr

ich nach der Weigertschen Methode mit Resorcin-Fuchsin.

Wie an Arterien und Venen kann man auch am Ductus

thoracicus außer dem für jede Art von Gefäßen als integrierender

Bestandteil geltenden Epithel-(Endothel-)rohr die drei

Schichten: 1. Intima, 2. Media, 3. Adventitia unterscheiden.

Die Intima zerfällt bekanntlich u. a. wieder in zwei Unter

abteilungen, nämlich in a) die auf das Epithel folgende Längs

faserschicht der Intima und b) die an die Media angrenzende

Elastica interna.

Die einzelnen Wandschichten verhalten sich beim Ductus

  

_ Fig. 1. Sehm'lt durch den Ductus

lhomciws des Pferdes. al Ihrithrl.

b) Lü'ngsfaserschnitt der Intima.

r) Media.

  

Fig. 2. Schnitt durch dm Duclus thoracicus

des Pferdes. b] Epithel. r‘) Media.

 
thoracicus des Pferdes nach meinen Untersuchungen im speziellen,

wie folgt:

l. Das Epithelrohr wird von einer einschichtigen Lage

platter Epithelzellen gebildet. Ihre Kerne sind platt und von

ovaler oder länglich-ovaler Gestalt. Sie färben sich etwas

heller als die Kerne der anderen Gewebe, was auf ein gewisses

Minus an Chromatinsubstanz schließen läßt.

2. Intima: Eine Elastica interna konnte ich an keinem

Präparat nachweisen, infolgedessen bleibt von der Intima nur

die sog. Längsfaserschicht (Fig. 1b) in Form einer subendo

thelialen Bindegewebsschicht übrig. Ähnlich wie bei den

Arterien und Venen zeigt sie auch bei dem Ductus thoracicus

in ihrem Vorkommen und ihrer Ausbildung eine außerordentliche

Verschiedenheit. Häufig ist sie gar nicht nachzuweisen (Eig. 2),

und die Endothelschicht scheint dann unmittelbar der innersten

Schicht der Media aufzuliegen. Manchmal dagegen erlangt die

Intima eine ansehnliche Dicke (Eig. l), so daß sie bis 1/4 der

ganzen Wandstärke ausmachen kann. Es kommen aber alle

Übergänge von diesem letzteren Verhältnis bis zu einem gerade

noch erkennbaren Saume und bis zur Unmöglichkeit des Nach—

weises vor. Diese Verschiedenheit in der Ausbildung der Intima

kann sogar an ein und demselben Querschnitte hervortreten,

indem an der einen Stelle desselben die Intima gut entwickelt

ist, an anderen Stellen nur als ein ganz schmaler Saum auftritt,

an noch anderen Abschnitten überhaupt fehlt. Auch sind schon

Variationen auf demselben Längsschnitte über ca. 1 cm lange

Abschnitte des Chylusrohres zu beobachten. Noch größere

Verschiedenheiten in dieser Hinsicht treten in den ein'zelnen

Abschnitten des ganzen Ductus thoracicus von der Lenden

zisterne bis zu seiner Einmündung in das Venensystemanf.

So war die Intima niemals nachzuweisen in ‘dem Teile des

Gefäßes, der in S-f'örmiger Krümmung zwischen den Blättern

des präkardialen Mediastinums verläuft; hingegen war die Intima

in Teilen der Ductus thoracicus in der Gegend des 6.—13. und

15.»*17. Brustwirbelkörpers bei beiden Pferden anzutreffen.

Der feinere, mikroskopische Aufbau der Läugsfaserschicht

der Intima ist folgender: Sie besteht auffallenderweise nur aus

Bindegewebe und zwar aus einem lockeren Bindegewebe, dessen

Fasern sehr fein sind und sich zu einem wenig dichten Maschen

werke zusammenfügen.‘ Unterbrochen wird dieses häufig von

größeren, hell erscheinenden Lücken, in denen meist ein ovaler

Kern zu finden ist. Diese Lücken sind wohl als der Zelleib

der Bindegewebszellen anzusprechen. Andere Elemente, etwa

elastische Fasern und Muskelfasern, ließen sich in dem Binde

gewebe einwandfrei nicht nachweisen.

‘Die Media (Fig. 1 und 2c) ist die grundlegende Schicht

der Wand des Ductus thoracicus. Auch für sie ist geradezu

charakteristisch eine große Variabilität und zwar sowohl

in bezug auf‘ ihre Stärke, als auch hinsichtlich ihres Aufbaues.

Die Verschiedcnartigkeitß.‚betrifft entweder die einzelnen Ab

schnitte des ganzen Lymphgefäßrohres von der Lendenzisterne

bis zum S-törmigen Verlaufe im präkardialen Mediastinum, oder

sie tritt auch auf ein und demselben Querschnitte hervor. Die

(iewebselemente der Media des ‚Ductus sind glatte Muskel

fasern, Bindegewebe in überwiegender Menge und elastische

Fasern. Die Wandstärke des Ductus ist in erster Linie von

der Zahl der ll-Iuskelfasern abhängig. Je mehr Muskelfasem

. vorhanden sind, desto dicker ist die Media und umgekehrt. In

dem Auftreten der glatten Muskelfasern herrscht eine
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außerordentliche Mannigfaltigkeit vor. Zunächst können sie

ganz fehlen; es wird dies allerdings seltener und stets nur an

einzelnen Partien eines Querschnittes beobachtet. An anderen

Stellen desselben Querschnittes können die Muskelfasern wieder

in großer Anzahl vorhanden sein. Stellen, an denen Muskel

fasern in der Wand des Gefäßes ganz fehlen, treten zwar in

konstant auf, finden sich aber niemals an dem Teile des Ductus,

der frei zwischen den Blättern der präkardialen Mediastinums

verläuft.

Die glatten Muskelzellen können in Form vereinzelter Fasern

oder in Form von Muskelbündeln auftreten. In Form einzelner

Fasern kommen sie relativ seltener vor und erscheinen dann in

das die Grundlage der Media bildende Bindegewebe ein

gesprengt. Häufiger legen sich die Muskelfasern zu Bündeln

aneinander und ordnen sich in Zügen. Haben diese ver

schiedene Richtung (siehe unten), so kann ein Muskelfaser

netz in der Media zustande kommen. Schließlich können die

Züge zu dickeren Muskelfaserlagen anschwellen. An manchen

Stellen sieht man mehrere (2, 3, 4) solcher Lagen, meist in

ihrer Faserrichtung miteinander abwechselnd, übereinander ge

schichtet. Die einzelnen Bündel und Schichten von Muskelfasern

werden durch verschieden dicke Bindegewebszüge getrennt, in

denen meist dickere, elastische Fasern verlaufen, welche die

Richtung der Muskelfasern in der Hauptsache einhalten. Auch

in bezug auf die Richtung der Muskelfasern tritt eine außer

ordentliche Verschiedenheit auf, sowohl in den einzelnen Teilen

eines Querschnittes, als auch in den verschiedenen Abschnitten

des Chylusrohres. Ganz im allgemeinen ist zu sagen, daß die

Längs- und Querrichtung die bei weitem vorherrschende ist.

Daneben kommen aber Muskelfasern und Muskelfaserzüge vor,

die eine zur Gefäßachse mehr oder weniger schräge Richtung

innehalten. In einer größeren Anzahl von Präparaten, nament

lich von der S-förmigen Krümmung des Ductus, sind die zirkulär

verlaufenden Muskelfasern mehr nach dem Lumen des Gefäßes

zu gelegen, während längsziehende Fasern mehr in dem äußeren

Teile der Media zu finden sind. An anderen Stellen und an

anderen Präparaten ist das Verhältnis ein umgekehrtes. Auf

die Epithels'chicht folgt dann sogleich eine mehr oder weniger

längsgerichtete Muskelfaserschicht, die, locker geschichtet, mit

unter den größten Teil der Media einnehmen kann;_ erst nach

der Adventitia zu treten dann circulär verlaufende Muskelfaser

züge auf. Manchmal sind auch läugsgerichtete, seltener schräg

verlaufende, einzelne Muskelfasern oder auch mehr oder weniger

starke Züge zwischen die querverlaufenden Faserzüge ein

gesprengt oder umgekehrt. Wieder in anderen Fällen folgen

drei ja vier Schichten von Muskelfasern oder Muskelbiindeln oder

lagen aufeinander, die in der Faserrichtung miteinander ab

wechseln. Da sie meist durch mehr oder weniger reichliches

Bindegewebe voneinander getrennt sind, so‘ kommt eine Art

muskulöses Flechtwerk in der Media zustande.

Das stets reichlich vorhandene Bindegewebe der Media

ist ein faserreiches, demnach zellarmes und steht auf der Grenze

zwischen lockerem und derberem Bindegewebe. An den wenigen

Stellen, wo es mit elastischen Fasern ‚die alleinige Grundlage

der Media ausmacht, sind die Fasern zum größeren Teile zirkulär

gerichtet; der kleinere Teil besitzt eine Längs- und Schräg

richtung. Das Ganze ist aber doch mehr einem maschigen

Gewebe zu vergleichen, das durch Verflechtung von quer, längs

und schräg gerichteten Bindegewebsfasern zustande gekommen

 

ist. Da, wo glatte Muskelfasern vorhanden sind, also an den

weitaus meisten Stellen, umspinnt das Bindegewebe die einzelnen

Muskelfasern und ihre Züge, trennt und verbindet die muskulösen

Elemente, wobei die vorherrschende Richtung in dem Verlaufe

der Bindegewebsfasern die gleiche wie die Richtung der Muskel

fasern ist; in dem der Adventitia zu gelegenen Teile tritt vor

nehmlich die Längsrichtung im Faser-verlauf hervor. Die

elastischen Elemente sind in außerordentlich reichem Maße

in der Wand des Ductus thoracicus des Pferdes vorhanden;

aber die Dicke der Fasern schwankt wieder innerhalb weiter

Grenzen, ohne daß sich eine bestimmte Regel über die Verteilung

der schwächeren und stärkeren Fasern angeben läßt. Die

größere Menge derselben hat eine vorwiegend der Längsachse

des Ductus parallele Richtung. Dazwischen finden sich aber

schräg und querverlaufende Verbindungsfasern, so daß im Grunde

genommen ein elastisches Netzwerk vorhanden ist, dessen Haupt

fasern längs gerichtet sind. Zirkulär verlaufende, elastische

Fasern sind einmal häufiger in dem inneren Teile der Media;

sodann treten sie vornehmlich im Anschluß an die Muskelfaser

züge auf, namentlich wenn diese auch in der Querrichtung

angeordnet sind. In letzterem Falle zieht die überwiegende

Zahl der dann meist dicken, elastischen Fasern in der Quer

richtung des Gefäßes, ohne daß dabei die eigentliche netz
förmige, die Muskelfaserzüge gewissermaßen umspinnende An-I

ordnung verloren geht. An manchen Stellen sieht man dicht

an der Intima ein oder mehrere stärkere, zirkuläre, elastische

Fasern ziehen. Nach der Adventitia hin nehmen in der Regel

die hier vorherrschend längsverlaufenden, elastischen Fasern an

Zahl und Stärke zu.

4. Die Media des Ductus thoracicus geht ohne scharfe

Grenze in die Adventitia über. Die Adventitia wird höchstens

durch eine mehr lockere Anordnung der Bindegewebsfasern und

durch das Auftreten von Gefäßen charakterisiert. Ihre Dicke

ist äußerst schwankend, zumal da sich auch eine Grenze nach

innen und außen schwer ziehen läßt. Sie besteht_vornehmlich

aus lockerem Bindegewebe, dessen Fasern, ohne eine vor

herrschende Verlaufsrichtung zu zeigen, sich zu einem lockeren

Gewebe ordnen, das nach der Media zu etwas an Dichte zu

nimmt. Elastische Fasern sind reichlich und in verschiedener

Menge und Stärke vorhanden. Sie bilden auch hier ein Netz

werk, dessen Hauptfasern aber meist einen zirkulären Verlauf

haben. Nach der Media zu nimmt die Anzahl der längsgerichteten,

elastischen Fasern wieder mehr zu. Muskelfasern finden sich

in der Adventitia nur spärlich. Sie treten fast nur in der

innersten Zone auf und meist zu kleineren Bündeln vereinigt.

Manchmal erstrecken sich einige Muskelfaserziige von der Media

in die Adventitia hinein. Die Richtung der Muskelfaserbündel

ist eine verschiedene. Häufiger bemerkt man längsverlaufende.

In die äußeren Teile der Adventitia sind manchmal Fettzellen

eingelagert.

Zusammenfassung:

Wie bei den Arterien und Venen lassen sich im allgemeinen

auch beim Ductus thoracicus die drei Schichten: Intima, Media

und Adventitia unterscheiden. Bezüglich der Abgrenzung dieser

Schichten, ihrer Ausbildung und ihrer Zusammensetzung läßt sich

jedoch eine auch nur in den weitesten Grenzen geltende Regel

nicht aufstellen. Media und Adventitia sind häufig gar nicht

voneinander zu trennen. Von den gewöhnlich die Intima der

Gefäße zusammensetzenden beiden Schichten ist die Elastica

t‘
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interne niemals nachzuweisen. Die Längsfaserschicht stellt

sich als ein sehr lockeres, subendotheliales Bindegewebe dar,

das frei von anderen Gewebselementen ist. Die Entwicklung

der Längsfaserschicht ist im übrigen in den einzelnen Abschnitten

des Ductus und selbst auf demselben Querschnitt sehr schwankend.

Die Media baut sich, wie bei den anderen Gefäßarten, im

wesentlichen aus Bindegewebe, glatten Muskelfasern und

elastischen Fasern auf; aber in bezug auf Menge, Anordnung

und gegenseitiges Verhältnis dieser einzelnen Gewebselemente

herrscht eine außerordentliche Mannigfaltigkeit. Die Muskulatur

fehlt an manchen Stellen gänzlich,an anderen ist sie auffallend

stark entwickelt.

Die Adventitia verhält sich wie bei den Arterien und

Venen, d. h. sie besteht, abgesehen von den Vasa vasorum und

Nerven, aus Bindegewebe, zahlreichen elastischen Fasern und

wenig glatten Muskelzellen. Die Verlaufsrichtung der einzelnen

Elemente ist eine verschiedene.

Referate

The relation of tuberculous lesions to the mode

of infection.

Von E. C. Schroeder, M. D. V., Superintendent of Experiment

Station, Bureau of Animal Industry und W. E. Cotton, Export

Assistent at. E. St, B. of A. l.

(U. S. Departement of Agriculture, Burclu ot' Animal Industry. Bulletin Nr. 93.)

In einer früheren Publikation des Bureau cf Animal Industry

(Bulletin Nr. 86) war ein Versuch mitgeteilt worden, der be

weisen sollte, daß die relativ großeliläufigkeit der tuberkulösen

Lungenerkrankung nicht davon herrührt, daß die Lunge der

Infektion mit Tuberkulose von außen durch die Atmungsluft

besonders ausgesetzt ist, sondern vielmehr daher, daß die Lunge

dem Eindringen infektiösen Materials am meisten preisgegeben

ist, das von irgendeiner Stelle in den Körper gelangt und die

Lymphgefäße und durch sie den Blutstrom erreicht hat.

Um diese Annahme weiter zu klären, und um den Weg

genauer zu verfolgen, den die Infektion von der Stelle des Ein

dringens in den Körper bis zu den Lungen nimmt, haben

Schroeder und Cotton Versuche an Rindern und Schweinen

angestellt.

Die Verfasser haben zwei junge Rinder, ein Kalb und

drei Schweine, die auf die Einspritzung von Tuberkulin nicht

reagiert hatten, am Schwanze nahe seinem Ende mit einer

Rinder-Tuberkelbazillenkultnr infiziert. Die Tiere wurden nach

etwa zwei Monaten getötet (das Kalb starb drei Wochen nach

der Injektion) und obduzlert.

Die Verfasser kamen zu folgenden wesentlichen Schlüssen:

a) Die Tuberkulose wird durch das Verschlucken (Ingestion)

von Tuberkelbazillen verursacht.

b) Die Lunge ist das bei weitem am meisten ergriffene Organ,

unabhängig davon, an welcher Stelle das infektiöse Material

in den Körper eindringt.

c) Das tuberkulöse Virus kann von einem Körperteil zu einem

andern, weit abliegeuden vordringen, ohne eine Kette von

Veränderungen zu hinterlassen, die den eingeschlagenen

Weg kennzeichnen.

d) Frisches tuberkulöses Material hat die stärkste, getrocknetes

und pulverisiertes Material eine zweifelhafte Wirkung.

 

e) Tuberkulöses Material von Tieren hat die höchste Virulenz

für alle geprüften Arten des Säugetierreiches, zu dem

auch der Mensch anatomisch wie physiologisch gehört;

tuberkulöses Material vom Menschen hat eine geringere

Virulenz.

f) Der Mensch ist dauernd frischem, tuberkulösem Material

schutzlos in a helpless way ausgesetzt durch den Genuß

der Milchprodukte von tuberkulösen Kühen oder solchen

Kühen, die mit tuberkulösen Tieren zusammenstanden.

Die Verfasser machen daher darauf aufmerksam, daß bei

dem Kampf gegen die Tuberkulose nicht die eine der Haupt

quellen, wenn nicht überhaupt die wichtigste Quelle der tuber

kulösen Infektion vernachlässigt werden darf _— die tuberkulöse

‘Milchkuh. N e v.

(Aus dem Hygienischen Institut der Tierärztlichen Hochschule

zu Berlin.)

Weitere Untersuchungen über die Filtrierbarkeit des

Virus der Schweineseuche und der Schweinepest. Nebst

Bemerkungen über die Bekämpfung der Schweinepest

durch sogenannte Schweinepestsera.

Von Prof. Dr. Ostcrtag und Rcpetitor Dr. A. Studie.

(Zc'tschrift l’. Infekllonskranklz, pures. Krnnkb. u. Hyg. d. Haustüre, Bd. II, S. 118)

Bezüglich der Versuche, welche mit Material von schweine

seuchekranken Tieren angestellt wurden und der Ergebnisse

ist folgendes hervorzuheben. Während es gelang, bei intra

pleuraler Verimpfung von pathologisch verändertem Material

von einem schweineseuchenkranken Schwein wieder Schweine

seuche zu erzeugen, erwies sich dasselbe Material, durch Ton

filter filtriert, dagegen selbst in doppelter Menge als unwirksam.

Es wurden sechs Versuchsreihen aufgestellt, wobei - Material

von verschiedener Herkunft Verwendung fand; in allen hat es

sich in Übereinstimmung mit den schon früher im Hygienischen

Institut ausgeführten Übertragungsversuchen gezeigt, daß durch

die Verimpfung filtrierten Schweineseuchematerials

die Schweineseuche auf gesunde Tiere nicht übertragen

werden kann. Hierbei ist noch zu betonen, daß die Über

tragung auch in zwei Fällen von akuter Schweineseuche nicht

gelungen ist.

Die Versuche mit Material von schweinepestkranken

Tieren haben in der Hauptsache folgendes ergeben: Nicht

filtriertes Lungenmaterial von zwei Ferkeln, welche mit Schweine

pest und Schweineseuche behaftet waren, hat bei den Versuchs

tieren nicht nur Schweinepest, sondern auch Schweineseuche

erzeugt; durch das gleiche Material wurde nach erfolgter

Filtration lediglich Schweinepest hervorgerufen.

Von acht Versuchen, welche mit filtriertem

Material von Schweinen aus Schweinepestbeständen

ausgeführt wurden, haben fünf zu einem positiven

Ergebnis geführt, mithin ist erwiesen, daß auch die

deutsche Schweinepest, gleichwie die amerikanische

Hogcholera, durch ein filtrierbares Virus bedingt

wird, und daß der Bacillus suipestifer erst sekundär

in den Körper der pestkrank gewordenen Schweine

eindringt.

Bei den Impflingen der Versuchsreihen VI—VIII ließ sich

eine Übertragung der Schweinepest nach erfolgter Filtration des.

Materiales nicht bewerkstelligen; es ist anzunehmen, daß in

diesem Schweinepestmaterial das Virus der Schweinepest nicht.

mehr oder nicht in solchen Mengen vorhanden war, um bei der
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gewählten Versuchsanordnung innerhalb der Versuchszeit eine

Erkrankung der Versuchstiere herbeiführen zu können.

Nachdem festgestellt ist, daß die Schweinepest nicht durch

den Bacillus suipestifer, sondern durch ein ultravisibles, filtrier

bares Virus erzeugt wird, ist es klar, daß die Schweinepest mit

Hilfe des Bacillus suipestifer oder mit Hilfe der unter Ver

wendung dieses Mikroorganismus gewonnenen Sera nicht möglich

ist. — „Daß in sämtlichen Ländern, in denen jahrelang über

Schweinepest gearbeitet werden ist, der Bacillus suipestifer zum

Ausgangspunkt der bakteriologischen Bekämpfung der Schweine

’pest gemacht wurde, ist ein bedauerlicher, durch eine Doktrin

verschuldeter Irrtum. Der Bacillus suipestifer hatte die be

kannten drei Kochschen Forderungen für einen Krankheits

erreger erfüllt und war deshalb ganz allgemein für die Ursache

der Schweinepest gehalten worden. Jetzt wissen wir, daß der

Bacillus suipestifer ein Saprophyt ist, der infolge einer elektiven

Symbiose in den Körper der pestkrank gewordenen Tiere ein

zudringen und hier zu wachsen vermag. Mit dieser Erkenntnis

ist der Bekämpfung der Schweinepest ein neuer Weg gewiesen,

der hoffentlich zu einem schönen Erfolge führt.“ Richter.

Kleine Beiträge zur Ätiologie der Schweineseuche.

Von Dr. A. Stadie.

(Aus dem Hygicnischen Institut der Tierärztl. Hochschule zu Berlin.)

(Zeltschr. f. Infektionskrankh., paras. Krankh. u. Hyg. der Haustiere. Bd. I, S. 376.)

S. stellte zunächst Infektionsversuche mit filtriertem Lungen

saft an. Er impfte Ferkel mit dem Filtrat einer unveränderten

Schweinelunge und in einer anderen Versubhsreihe mit dem

jenigen einer mit den Veränderungen der Schweineseuche be

hafteten Lunge. Irgendeine spezifische Wirkung des

f:iibnierteu.„w Lungensaftes„„..sc‚hutein.es‚eunhe.kttank,er

Schweine konnte nicht festgestellt werden.

Ferner prüfte der Autor, ob die durch den Bacillus pyogenes

künstlich erzeugte Erkrankung ansteckend ist. Der Bacillus

pyogenes rief in dem Versuche bei intrapulmonaler und intra

pleuraler Impfung in großen Dosen eine der Art der Infektion

entsprechende Erkrankung hervor, die in subakutem Verlaufe

tödlich endete. Eine Übertragung der Krankheit von

den teils tödlich, teils leicht erkrankten Tieren auf

gesunde Schweine durch Zusammenleben wurde

während der dreiwöchigen Versuchsdauer nicht be

obachtet. Richter.

Vergiftungen.

den Jahres-\'uterini.r-Berichten der beamleten Tierärzte Preußens für das

Jahr 1904, ll. Teil.)

Arsenikvergiftung. Drei Rinder, die grüne arsenik

haltige, schon vor 30 Jahren zum Tapezieren verwendete Tapete

gefressen hatten, erkrankten plötzlich unter Appetitlosigkeit,

Schwanken der Nachhand, Durchfall und Muskelzitteru. Eins

verendete (Rötung der Schleimhaut des 4. Magens), die anderen

beiden genesen bei Behandlung mit Magnesia und Tannin.

Quecksilbervergiftung bei einem Pferde beobachtete

Kreistierarzt Briese. Eine harte Brustbeule war mit 100 g

grauer Salbe energisch eingerieben werden. Hiernach wurde

das Pferd bis auf Kopf und Beine vollkommen nackt. Es

schwankte in der Hinterhand und nach einigen Schritten trat

große Aufregung und heftiges Herzklopfen auf. Die nervösen

Erscheinungen verloren sich nach einer Woche.

Im Kreise -Olpe wurde einer Kuh auf Veranlassung eines

Apothekers etwa 50 g graue Salbe auf das erkrankte Euter

(Aus

gerieben. 12 Stunden später trat starkes Geifern, Unruhe,

Schwäche und Appetitlosigkeit ein. ‘Nach Abwaschen der Salbe

und Verabreichung von schwarzem Kafl"ee trat Genesung ein.

Über Bleivergiftung bei Rindern berichten mehrere

Kreistierärzte. In den meisten Fällen hatten die Tiere Mennige

aufgenommen. In dem einen Falle war an 4 Kühe und 2 Jung

rinder anstatt Futterkalk Bleiweiß verfüttert worden. In der

chemischen Fabrik war bei der Verpackung eine Verwechslung

vorgekommen.

Über Chilisalpetervergiftung berichten drei Kreistier

ärzte. Es handelte sich in allen Fällen um Kühe, welche

Gelegenheit gefunden hatten, Chilisalpeter aufzunehmen. Die

Krankheit verlief meist stürmisch unter dem Bilde der Gastro

enteritis und führte in der Mehrzahl der Fälle bald zum Tode.

Alaunvergiftung beobachtete Dr. Noack in Naugard.

Die Vergiftung war auf eine Verwechslung mit Glaubersalz

zurückzuführen. Es waren einer Kuh binnen 6 Stunden 750 g

Alaun mit Leinöl bzw. Leinsamenschleim eingegeben worden.

Die Futteraufnahme sistierte und es trat leichtes Schäumen aus

dem Manie ein. Im übrigen blieb die Kuh munter. Da die

Verwechslung bald entdeckt wurde, gab man der Kuh große

Mengen Leinschleim ein und sie genas. Der recht günstige

Verlauf gegenüber der in Fröhners Toxikologie erwähnten starken

Vergiftung nach 125 g Alaun ist der zufälligen gleichzeitigen

Verabreichung von Leinöl resp. Leinschleim zuzuschreiben.

Rdr.

Über von den Kehlgangslymphdriisen resp. den

Speicheldrüsen ausgehende, für operative Eingriffe

sich eignende Veränderungen.

Von Professor Imminger-Mflnchen.

(\\'ochenschrlft für Tierheilkunde und Viehzucht, 51. Jlhrg. Nr. 1 u. 2)..

Krankhafte Veränderungen im Kehlgange unserer größeren

Haustiere sind nicht selten, gewöhnlich sind sie mit Affektionen

der Kehlgangslymphdrüsen vergesellschaftet. Die betreffenden

Krankheitsprozesse können verschiedener Natur sein. Imminger

beschreibt nun eine Anzahl der von ihm beobachteten und mit

Erfolg operierten Fälle.

I. Pferd: Beim Vorhandensein von Fistelkänälen

empfiehlt sich genaue Sondierung (entweder von außen oder

vom Maul aus) zur Feststellung des Fistelgrundes. Das den

letzteren bildende Gewebe ist gründlich zu entfernen. Bestimmte

Operationsmethoden lassen sich hierfür nicht angeben.

Botryomykome kommen nicht selten vor. Sie können

mitunter das Gewicht von vier Pfund erreichen. Die operative

Beseitigung bietet wegen der Fülle des starren, unelastischen

Gewebes gewisse Schwierigkeiten. Es ist folgendes Verfahren

sehr zweckmäßig: Am chloroformierten. und in der Rückenlage

befindlichen Pferde wird die Neubildung in der Mitte tief ge

spalten. Sodann wird die Haut sorgfältig abpräpariert (eine

Verletzung der Art. maxillaris ist möglichst zu vermeiden). Zur

Stillung der mitunter recht heftigen und lästigen Blutungen

komprimiert I. das derbe Gewebe an jenen Stellen, wo sich

blutende Gefäße zeigen, mit besonders konstruierter Arterien

klemme, welche auf einmal ein größeres Gewebsstück umfaßt.

Beide Geschwulsthälften werden nacheinander aus der Haut

entfernt. In die so entstandene Höhle wird Tinctura Jodi oder

Lugolsche Lösung eingebracht, sie wird austamponiert und mit

einer Naht verschlossen. Nach drei Tagen erfolgt offene Wund

behandlung.

' l
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Aktinomykome der Kehlgangsdrüsen gehören zu den

Seltenheiten. Ihr Blutreichtum ist gering. Sie werden in ähn

licher Weise, wie eben geschildert, operiert. Die Einpinselung

von Jodtinktur hat sich auch hierbei bewährt.

Melanotische Veränderungen kommen in den Drüsen

Die hierdurch bedingten Knoten

sind rundlich, bis hühnereigroß, von derber Konsistenz. Bei

ihrem mäßigen Blutreichtum und spärlichem Bindegewebe macht

ihre Entfernung mit dem Messer keine besondere Mühe. Die

Heilung der mit Metallnaht geschlossenen Wunde erfolgt ge

wöhnlich per primam.

Sarkomatöse Entartung der Kehlgangslymphdrüsen hat

I. vereinzelt nur gesehen. Sie kennzeichnen sich in der Regel

durch zwei Fistelkanäle, welche rahmähnlichen Eiter entleeren.

Nur das Driisengewebe ist krankhaft verändert, die Haut zeigt

keine innige Verbindung mit der Geschwulst, daher läßt sich

das Auspräparieren leicht vornehmen. Etwaige größere Gefäße

treten deutlich hervor und können vor ihrem Durchschneiden

mühelos unterbunden werden.

Die Karcinome sind gekennzeichnet durch großen Blut

gefäßreichtum. I. trennt die nur locker daranhaftende Haut

mit stumpfer Gewalt ab und entfernt den Tumor an seiner

tiefsten Stelle mit dem Ekraseur. Hieran schließt sich die

ofl‘ene Wundbehandlung.

von Schimmeln zuweilen vor.

II. Rind.

Am häufigsten begegnet man hier der Aktinomykose der

Sublingualdrüsen, deren Umgebung und der Zunge. Am liegen

den Tier spaltet I. die Geschwulst und entfernt mit Messer

und scharfem Löffel sämtliche Granulationsmassen. Die Abszeß

höhle tamponiert man mit in Jodtinktur getränkten Tupfern aus

und legt einige Nähte an. Nach vier Tagen erfolgt offene Wund

behandlung.

Tuberkulöse Entartungen zeigen sich ebenfalls nicht

selten. Die Geschwulst besteht zumeist aus zwei Hälften.

Eine jede besitzt einen Hohlraum, in welchem wässeriger,

buttermilchlthnlicher Inhalt sich vorfindet. Heilungsversuche

sind zwecklos.

Ränula inflammatoria findet sich unter der Zunge und

erreicht häufig die Größe eines Gänseeies. Es empfiehlt sich

frühzeitige Spaltung, Einpinselung von Jodtinktur und Verab

reichung von Jodkalium.

Eine der Ranula sehr ähnliche Erkrankung ist die eitrige

Entzündung der Submaxillaris. Sie wird durch ein

gedrungene Futterbestandteile bedingt und führt zu fieberhaftem

Allgemeinleiden. Zeitige Spaltung und Jodbehandlung führt

auch hier zum Ziel. J. Schmidt.

Piroplasma mutans (n. sp.) of south african cattle.

(Journal of comparative pathology und therapentics. V01. XIX.

Part. 4, p. 292.)

Der Verfasser stellt in Übereinstimmung mit früheren Unter

suchungen fest, daß bei den Rindern in Südafrika außer dem

Texasfieber und Küstenfieber eine weitere Piroplasmose vorkommt,

als deren Erreger er das Piroplasma ‘mutans bezeichnet. Diese

Krankheit ist mit der von Dschumkowsky beschriebenen

tropischen Piroplasmose Transkaukasiens verwandt, indem sie

künstlich iiberimpfbar ist und auch durch ähnliche Blutparasiten

erzeugt wird, dagegen ist sie vom afrikanischen Küstenfieber

verschieden infolge ihrer Übertragbarkeit, die bei letzterem

durch Überimpfung nicht gelingt. Eine durch Bitter in

 

Ägypten und Ducloux in Tunis festgestellte Rinderpiroplasmose

hält Theiler entweder für identisch mit dem afrikanischen

Küstenfieber oder diesem sehr nahe verwandt, da diese Piroplas

mose gleichfalls nicht überimpfbar sein soll.

Theiler teilt demnach sämtliche Piroplasmoseformen des

Rindes in folgende Gruppen ein:

I. a) Piroplasma Bigeminum des Texastiebers (Smith und

Kilborne).

b) Piroplasma bovis (Babes) der europäischen Rinder

hämoglobinurie.

II. Piroplasma parvum.

a) Überimpfbare Piroplasmosen:

1. tropische Piroplasmose Transkaukasiens (Dschumkowsky)

piroplasma annulatum;

2. Piroplasma mutans n. spec. Südafrikas (Theiler).

b) Nichtiiberimpfbare Piroplasmosen:

1. Piroplasma parvum des ostafrikanischen Küsteufiebers

' (Theiler);

2. Piroplasma der Nordafrikanischen Krankheit (Bitter und

Ducloux). T.

Wochenlibersicht über die medizinische Literatur.

Von Dr. P. leß, Charlottenburg,

Königlicher Kreistierarzt.

Fortschritte der Medizin Nr. 4.

Über den Elnfluß klalner Mengen alkoholischer Getränke auf den

Blutdruck des Menschen; von C‘. Bachem. (Pflügers Arch. f. d.

gesamte Physiol. 1906, 114. Bd. —— Bachem fand, daß schon

kleine Alkoholmengen von 20—25 ccm den Blutdruck um

ca. 18 Proz. binnen 30-50 Minuten steigern. Die Steigerung

war auch von der Konzentration abhängig.«% Liter-4,2 proz.

Münchener Bieres hatte eine Zunahme des Druckes von nur

7 mm Hg, dagegen 150 ccm deutschen Schaumweins (12 Proz.)

eine solche von 17 mm zur Folge.

Die Durchdrlnnungsfählgkelt der blauen und gelben Strahlen durch

tierische Gewebe; von W. D. Lenkei. Zeitschr. f. physikal. u.

diätet. Therapie, X. Bd.. Dezember 1906. — Nach L. dringt

durch die Haut und das Bindegewebe bis zu einer Tiefe von

5 mm noch etwa der hundertste Teil des auffallenden Lichtes.

Von diesem Hundertstel gehören 85 Proz. zu den gelben,

5 Proz. zu den blauen Strahlen. Bis zu 5—6 cm dringen, so

gar durch Muskeln, noch Spuren vom gelben Licht.

Das Verhalten der Nerven in der Substanz des Uterus; von

A. Labhardt. (Archiv f. Gynäkologie, 80. Bd., 1. Heft.) —

Die dickeren Nervenstämme verlaufen innerhalb der mittleren

Muskelfaserschicht beim Menschen. Die Endigungsweise in der

Muskulatur und der Schleimhant konnte auch nicht mit der

Golgischen, noch mit der Methylenblau-Färbung dargestellt

werden. Im Uterus konnten keine Ganglienzellen nachgewiesen

werden. Die Kontraktionen erfolgen auf neurogenem Wege

durch Reizung des Ganglion cervicale oder durch einen Reflex

oder auf myogenem Wege durch direkte Reizung der Muskulatur.

Tagesgeschichte.

Hochschulkonferenz zu Eisenach.

Auf Einladung des Geheimen Regierungsrats Dr. Dammaün,

als des Ältesten unter den derzeitigen Leitern der deutschen

tierärztlichen Hochschulen, hatten sich Vertreter der letzteren

zu Eisenach versammelt, um über die Frage der Habilitation,

über die Notwendigkeit des tierä.rztlichen Promotionsrechts und
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über den Entwurf einer neuen Prüfnngsordnung für Tierärzte

zu beraten.

Erschienen waren: von Berlin der Rektor Schmaltz und

der Professor Eberlein; von Dresden die Professoren Roeder

und Schmidt; von Gießen die Professoren Pfeiffer, Olt,

Martin, Gmeiner und der Kreisveterinärarzt Knell; von

Hannover der Direktor D ammann und die Professoren Malkmus,

Frick und Rievel: von München die Professoren Stoß und

Mayr; von Stuttgart der Direktor Sußdorf und Professor Lüpke.

Die Beratungen fanden am 22. und 23. März statt und

währteu am ersten Tage von 9 bis 5, am zweiten von 9 bis 2 Uhr.

Trotz dieser Ausdehnung der Sitzungen und trotz der

sicheren Leitung der Verhandlungen durch Geheimrat Dammann

gelang es nicht, die Tagesordnung völlig zu erledigen. Die Ver

sammlung nahm das Referat des Professor Roeder über die

Habilitation und die damit in Dresden gemachten Erfahrungen

mit Dank zur Kenntnis, beschloß aber, mit Rücksicht auf die

vorgerückte Zeit von einer Besprechung abzusehen und diese

einer späteren ähnlichen Konferenz zu überlassen.

Auch das tierärztliche Promotionsrecht, über welches

die Professoren Martin und Mayr referierten, wurde kurz be

handelt, indem alle Nebenfragen beiseite gelassen wurden,

während über die Hauptfragen sich ohne wesentliche Debatte

völlige Übereinstimmung ergab. Die Versammlung einigte sich

auf folgende beide Beschlüsse:

l. Es liegt ebenso im dringenden Interesse als in den Eigen-_

schaften der tierä.rztlichen Hochschulen begründet, daß

ihnen das Promotionsrecht verliehen wird.

2. Eine beschränkte Verleihung des Promotionsrechts, etwa

m \. ‚unter Mitwirkung„von-‚Universitäten oder anderen Hoch

schulen bei der Promotion, ist unbedingt abzulehnen.

Die Dresdener Delegierten erklärten, aus bestimmten

Gründen sich der Abstimmung und der Beteiligung an der

Debatte enthalten zu müssen. Im übrigen wurden die Beschlüsse

einstimmig gefaßt.

Der ganze erste Tag und der weitaus größte Teil der

zweiten Sitzung wurde der gründlichen Behandlung einer neuen

Prüfungsordnung gewidmet.

Der Beratung wurde von dem Referenten Professor S chmaltz

ein fertiger Entwurf zugrunde gelegt, welchen das Kollegium

der Berliner Ticrärztlichen Hochschule bereits vor längerer Zeit

dem preußischen Ministerium für Landwirtschaft überreicht

hatte. Unter Verzicht auf die Beratung der einzelnen Paragraphen

und auf die Behandlung unerheblicher Einzelheiten wurden die

Grundsätze des Entwurfs mit einer wesentlichen und wenigen

unerheblichen Ausnahmen angenommen. Die demnach gefaßten

Beschlüsse lauten folgendermaßen:

l. Das tierlirztliche Studium läßt sich in einer kürzeren Zeit

als in der von acht Semestern nicht vollenden.

2. Die Versammlung erklärt, daß die Frage der Einführung

eines sogenannten praktischen Jahres noch nicht sprach

reif ist.

3. Die Versammlung hält es für geboten, daß die Prüfung

der Anatomie und Physiologie in der Vorprüfung, und

zwar in ungefähr derselben Weise wie bisher in der

Fachprüfung, stattfindet. '

4. In diesem Falle soll jedoch in der Fachprüfung eine be

sondere Prüfung der topographischen Anatomie durch den

Anatomen stattfinden.

 

5.

6.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

. Der

Die Histologie soll in der anatomisch-physiologischen

Prüfung selbständiger Prüfungsgegenstand sein.

Die Vorprüfung soll in einen naturwissenschaftlichen

und einen anatomisch-physiologischen Abschnitt zerfallen.

. Für die Zulassung zum naturwissenschaftlichen Abschnitt

ist der Nachweis von drei, für die Zulassung zum

anatomisch-physiologischen Abschnitt dagegen der Nach

weis von vier Studiensemestern erforderlich. Die Prüfung

kann jedoch bereits während der letzten vier Wochen des

dritten bzw. vierten Semesters begonnen werden.

naturwissenschaftliche Abschnitt muß vor dem

anatomisch-physiologischen Abschnitt erledigt werden, je

doch soll das Nichtbestehen eines naturwissenschaftlichen

Faches den Eintritt in den letzteren Abschnitt nicht hindern.

‚Die Fachprüfung soll sich auf folgende Prüfungsfächer

erstrecken:

1. Allgemeine Pathologie, pathologische Anatomie und

Histologie;

Nahrungsmittelkunde ;

Hygiene einschließlich Bakteriologie;

. Medizinische Klinik;

. Pharmakologie (einschließlich Pharmazie) und Toxi

kologie;

. Chirurgische Klinik;

. Operationslehre (mündlich und praktisch);

. Hufbeschlagkuude;

9. Topographische Anatomie eines Körperteils;

10. Gerichtliche Tiermedizin;

11. Seuchenlehre und Veterinärpolizei;

12. Tierzucht und Beurteilungslehre;

13. Fütterungslehre;

14. Geburtshilfe (mündlich und praktisch).

Es ist zweckmäßig, diese Prüfungsfächer in einige Prüfungs

abschnitte zu gruppieren.

Die Versammlung hält dafür, daß l. der Nachweis des

erfolgten Belegtseins der Prüfungsfächer zu erbringen

ist, 2. fiir die praktischen Kurse Praktikantenscheine bei

zubringen sind.

Die spezielle tierärztliche Ausbildung soll vier Semester

umfassen, von denen die letzten drei für den Besuch der

Kliniken (als Praktikant) bestimmt sind. Das erste dieser

vier Semester kann von dem Kandidaten zur Erledigung

der Vorprüfung benutzt werden, falls er sich spätestens

beim Beginn des Semesters zur Prüfung bereit gestellt hat.

Eine Ungültigkeitserklärung einmal bestandener Fächer

findet nicht statt, mit den beiden Ausnahmen, wenn zwischen

den beiden Abschnitten der Vorprüfung länger als ein

Jahr verstrichen ist, und wenn die gesamte Fachprüfung

nicht innerhalb dreier Jahre erledigt ist.

Eine mehr als zweimalige Wiederholung ist unstatthaft.

Ausnahmen mit Genehmigung des Ministeriums sollen nur in

seltenen und besonders begründetenFällen stattfinden dürfen.

Die Fristen für die Wiederholungen sollen nach dem Er

messen des Examinators ein bis sechs Monate betragen,

zusammen in einem Prüfungsabchnitt aber niemals sechs

Monate übersteigen.

Bei der Zensurenfestsetzung sollen die einzelnen Fächer

verschieden bewertet werden.

Ein Ausgleich zwischen den Prüfungsergebnissen ver

schiedener Fächer soll nicht tattfinden.

m«xe><aw>p:gw
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17. Die Fachprüfung kann in verschiedener Reihenfolge der

einzelnen Abschnitte erledigt werden.

18. Die Prüfungen werden von den einzelnen Examinatoren,

und zwar öffentlich, vorgenommen.

Bei Prüfungen, welche letztmalige Wiederholungen sind,

müssen jedoch zwei Beisitzer anwesend sein.

19. Die Vorprüfung kann an einer anderen Hochschule fort

gesetzt werden. Wiederholungen dürfen jedoch nur an

derselben Hochschule stattfinden.

Die Fachprüfung kann nur mit Genehmigung der

Zentralbehörde an einer anderen Hochschule fortgesetzt

werden.

20. Die Versammlung erklärt, daß die Bestimmungen der

neuen Prüfungsorduung möglichst bald in Kraft treten sollen.

Von den oben bezeichneten Beschlüssen erfuhr die Nr. 3,

durch welche die bisherige Doppelprüfung der Anatomie und

Physiologie im Physikum und in der Fachprüfung beseitigt und

ein einziges anatomisch-physiologisches Examen in der Vor

prüfung eingeführt wird, von München entschiedenen Wider

spruch, während sich alle übrigen Delegierten einstimmig darauf

vereinigten. Der folgende Beschluß, daß im Falle dieser

Regelung wenigstens in der Fachprüfung eine beschränkte topo

graphisch-anatomische Prüfung stattfinden soll (vgl. Nr. 9,

Ziffer 9) wurde mit sehr geringer Majorität (9 gegen 8 Stimmen)

gefaßt; von den anwesenden vier Anatomen stimmten drei dafür

und nur Schmaltz dagegen. Der Beschluß Nr. 11, welcher

in Verbindung mit Nr. 1 steht und die einzige wesentliche Ab

weichung gegenüber dem vom Referenten vertretenen Berliner

Entwurf darstellt, fand nach sehr langer Debatte Annahme

gegen die Berliner und zwei Gießener Stimmen. Auch ein

Nebenpunkt fand einen erheblicheren Widerspruch, indem die

Bezeichnung „gerichtliche Tiermedizin“ anstatt „gerichtliche

Tierheilkunde“ mit 10 gegen 7 Stimmen beschlossen werden

mußte. Im übrigen wurden sämtliche Beschlüsse mit großen

Majoritäten und ohne hartnäckigen Widerspruch, der weitaus

größte Teilisogar einstimmig angenommen.

Die Beschlüsse enthalten von dem durch den Referenten

vertretenen Berliner Entwurf (abgesehen davon, daß, wie schon

gesagt, viele Einzelheiten aus der Beratung ausgeschieden

wurden) nur folgende Abweichungen: Der Entwurf verlangte

für die Zulassung zu den Prüfungen zwar den Nachweis des

gesamten praktischen Unterrichts, jedoch nur einer sehr be

schränkten Zahl von Vorlesungen. Von diesem Grundsatz wurde

unter Zustimmung des Referenten abgegangen (s. Nr. 10, Ziffer l).

Nach dem gefaßten Beschluß fallt jedoch das Abtestieren der

Vorlesungen fort, und es genügt zum Nachweis der Belegbogen.

Eine Abweichung ist auch der Beschluß Nr. 4, indem er in die

Fachprüfung eine besondere topographisch-anatomische Prüfung

einschiebt. Der Entwurf sieht ferner die Gruppierung der

Fächer der Fachpriifung in fünf Abschnitte vor; die Ver

sammlung hat die Gruppierung der Fächer in Abschnitte für

zweckmäßig erklärt, jedoch darauf verzichtet, die Gestaltung

der Abschnitte festzustellen, und sich auf die Aufzählung der

auch in dem Entwurf vorgesehenen Prüfungsfächer beschränkt,

mit der einen Abweichung, daß die Bakteriologie und Ge

sundheitspflege als Hygiene zusammengefaßt werden sollen.

Die einzige wesentliche Abweichung liegt in dem Be

schluß Nr. 11 in Verbindung mit Nr. 1. Der Entwurf des Berliner

Kollegiums ist so gefaßt, daß dadurch eine Vermehrung der

 

bisher vorgeschriebenen Mindestzahl von Studien

semestern nicht unbedingt notwendig gemacht wurde, indem

nur ein einziger Paragraph (39) bei einer etwaigen späteren

Vermehrung der Semesterzahl einer Abänderung bedürfte. Der

Referent betonte eindringlich und wiederholt, daß es sich in

erster Linie darum handle, die bisherige, die Ausbildung beein

trächtigende, in mancher Beziehung geradezu verhängnisvolle

Prüfungsordnung so schnell wie möglich zu beseitigen, daß da

gegen die gleichzeitige Forderung einer Vermehrung der Semester,

auch nur auf acht, selbst dann eine erhebliche Verzögerung

herbeiführen müsse, wenn die Bundesregierungen sich damit ohne

weiteres einverstanden erklären würden, weil langwierige Ver

handlungen unausbleiblich wären. Trotzdem gelang es ihm nicht,

die Versammlung von der Zweckmäßigkeit eines vorläufigen Ver

zichtes auf die Erhöhung der Semesterzahl zu überzeugen; die

Versammlung beschloß vielmehr mit dem oben angegebenen

Stimmenverhältnis, nicht allein die Notwendigkeit von acht

Studiensemestern im Prinzip zu betonen (wogegen auch der

Referent nichts einzuwenden hatte), sondern auch diese Zahl in

den Grundsätzen der Prüfungsordnung selbst festzulegen, indem

sie für die spezielle tierärztliche Ausbildung, also nach ab

gelegter Vorprüfung, vier Semester verlangte, woraus die

Gesamtzahl acht resultiert. Ja, eine Anzahl der anwesenden

Kliniker ging sogar so weit, daß sie auch das Semester, in dem

die Vorprüfung abgelegt werden muß, nur dann auf die vier

Semester anrechnen wollten, wenn die Vorprüfung (was immer

nur teilweise möglich sein wird, da man auch mit partiellen

Wiederholungen zu rechnen hat) in der ersten Hälfte des

Semesters erledigt würde; dieser Standpunkt wurde nach sehr

langer Debatte allerdings abgelehnt; seine Anuahmewürdeau

einer Steigerung der Semesterzahl auf neun geführt haben.

Der Referent brachte schließlich folgenden Vermittlungsantrag ein:

Sollte die Vermehrung der Studiensemester sich ohne eine

erhebliche Verzögerung nicht durchführen lassen, so ist

eine sofortige Einführung der neuen Grundsätze der

Prüfungsordnung als Übergangsbestimmung sehr erwünscht.

Auch dieser Antrag wurde gegen die Berliner und zwei

Gießener Stimmen abgelehnt.

Ich muß leider der Befürchtung Raum und Ausdruck geben,

daß dieser Beschluß, wenigstens wenn ihm die Bundesregierungen

nachgeben, verhängnisvoll für die Durchführung der so dringend

notwendigen Reform der Priifungsordnung ist. Alle Kenner

sind sich zwar darüber einig, daß die Zahl von acht Studien

semestern für den im Laufe der Zeit so vergrößerten Lernstoff

nicht bloß dringend erwünscht, sondern notwendig ist; trotzdem

mußte es möglich gemacht werden, vorläufig mit der bisherigen

Semesterzahl auszukommen. Wir dürfen doch nicht vergessen,

daß durch die Einführung der Universitätsreife bereits vier

Semester für die tierärztliche Ausbildung mehr gefordert werden.

Vermehren wir nun auch noch die Zahl der Studiensemester,

so verringert sich hinsichtlich des Zeitaufwandes der Unterschied

gegenüber dem Studium der Medizin bis zur Unerheblichkeit;

wir müssen aber bis auf weiteres darauf rechnen, daß bei der

Wahl zwischen medizinischem und tiermedizinischem Studium

gerade der relativ geringere Zeitaufwand zugunsten des

letzteren ins Gewicht fällt, zumal die materielle Lage der

Ärzte sich günstiger und die der Privattierärzte wenigstens

sich ungünstiger zu gestalten anfängt, auch die militärische

Laufbahn zurzeit noch jener Anziehungsmittel entbehrt, die
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ihr später hoffentlich unter allen Umständen den nötigen Ersatz

sichern. Beachtenswert ist für uns auch immerhin, daß die

unverkennbar wachsende Strömung, neue Pfuscherkategorien

gewissermaßen offlziell einzuführen, durch eine Minderung der

Tierärzte gefährlich genährt werden würde, und daß schon der

Hinweis auf die Möglichkeit eines solchen Mangels bedenkliche

Wirkungen haben kann.

Wenn unter diesen Umständen und bei einem gleichzeitigen

Rückgang der Gesamtfreqnenz von 1500 auf 1100 Studierenden

die Bundesregierungen erhebliche Bedenken tragen, gegenwärtig

einer Vermehrung der Semesterzahl zuzustimmen, so kann das

nicht wundernehmen; denn dieselben haben die Pflicht, der

Möglichkeit eines Mangels an Tierärzten vorzubeugen. Gesetzt

den keineswegs anzunehmenden Fall aber, daß die Bundes

regierungen einer solchen neuen Belastung der tierärztlichen

Ausbildung ohne weiteres zuzustimmen entschlossen wären, so

müssen die Verhandlungen darüber, an denen namentlich auch

die Armee, und dies auch finanziell, beteiligt ist, Jahre ver

schlingen. Dagegen würde ohne die Beschwerung mit dieser

materiellen Neuforderung die neue Prüfungsordnung voraus

sichtlich binnen einem Jahre eingeführt sein können. Ich muß

daher, unter voller Anerkennung des Beschlusses Nr. 1, trotz

dem wünschen, daß die neue Prüfungsordnung unverzüglich in

einer Form eingeführt wird, welche sie im Einklang mit der

bisherigen Stndiensemesterzahl beläßt. S c h m a l tz.

Abschiedsvorlesung des Professor Dr. Kitt-München.

Grüß Gott! Wie liebenswürdig ist es von Ihnen, mir eine

so freundliche Überraschung mit so schönen Blumen zu bereiten.

Bei diesemünblick fallen mia-die-Dichterworte ein:

„Ach, es gibt doch noch gute Dinge,

Nachtigallen, Rosen, Schmetterlinge,

Goldenen Wein und heiteren Mund

Und ein Herz frisch und gesund!“

Für Sie, die Jugend, hat der Dichter Pantenius gesagt,

„goldenen Wein und süßen Mund“ oder „süßen Wein und roten

Mund“, aber für einen alten Herrn und angehenden Pensionisten

paßt besser die Heiterkeit.

Sehr geehrte Herren!

Meine lieben Kommilitonen!

Es ist mir eine Ehre, daß Sie heute zur Schlußvorlesung

des Semesters, die wohl überhaupt meine letzte Vorlesung vor

der Studentenschaft der Tierärztlichen Hochschule ist, so zahl

reich erschienen sind, und ich danke Ihnen dafür. Ich habe aller

dings noch Gelegenheit, in den nächsten Tagen in einem Kursus

für die Herren Amtstierärzte und vielleicht noch an anderer

Stelle meine Dozententätigkeit auszuüben, aber von Ihnen, der

akademischen Jugend, muß ich wohl Abschied nehmen. Zwar

habe ich meine Pensionierung noch nicht in der Tasche, aber

ich habe um meine Versetzung in den dauernden Ruhestand

nachgesucht und die betreffende Instruktion ist bereits in die

Wege geleitet. Der Grund dafür, der Zustand meines Augen

leidens, welches mich hindert, die für meinen Unterricht in der

pathologischen Anatomie und Bakteriologie unumgänglichen

vielen mikroskopischen Arbeiten fortgesetzt zu betreiben, ist ein

so stichhaltiger, daß mein Gesuch wohl nach meinem Wunsche

erledigt wird. Gestatten Sie, daß ich in einer solchen Trennungs

stunde an Stelle eines sachlichen Themas der Wissenschaft

einen mehr persönlichen Rückblick zu geben unternehme.

 
Wenn einer im Begriff steht von einer Stätte zu scheiden,

an welcher er ein Vierteljahrhundert lang gearbeitet, von der

Jünglingszeit bis ins gereifte Mannesalter fast täglich verweilt

hat, so muß er wohl etwas wehmütigen Gedanken nachhängen,

und wenn der Grund des Verlassens solcher Art ist, daß der

Betreffende sich sagen muß, ich werde nicht mehr zurückkehren,

und es ist für mich mit einer liebgewordenen Beschäftigung,

mit einem schönen Berufe, dem ich mit Begeisterung gedient

habe, nun gänzlich aus, so kommt es dem Betreffenden beinahe

so vor, als ob er mit seinem eigenen Begräbnis ginge.

Die Arbeit gibt eben dem, der sie gerne ausübt, doch ein

gewisses Glücksgefühl, und es ist ein gestörtes Glück, wenn

man nicht mehr so schaffen kann, wie man möchte, wenn das

deprimierende Empfinden des kränkelnden Alterns hinzukommt

und dazu noch vielleicht die Furcht vor Langeweile.

Aber diese Unlustempfindung muß weichen, wenn es sich

nur darum handelt, eine einzelne wissenschaftliche Leistung

aufzugeben, wenn man sich noch rüstig genug halten darf, doch

noch in irgendeinem anderen Zweige der Wissenschaft oder

Kunst arbeitsfähig oder wenigstens genußfähig zu bleiben,

sobald man ferner Schillers Worte erwägt, daß der Mensch

nicht dazu bestimmt ist, über irgend einem Zweck sich selbst

zu versäumen, sondern daß man nach erfüllter Pflicht auch ein

Recht hat, die Sonne des Lebens, die Früchte seiner Arbeit zu

genießen und Zeit für sich zu haben.

Wenn ich damit sagen will, daß ich mich nach den Mühen

meiner 27 Dienstjahre (von denen ein Teil auch den Charakter

von Kriegsjahren hatte) auf eine Vita contemplativa freue, so

erachte ich also nicht ein komplettes Nichtstun als Ideal, sondern

hofl‘edas Dolce far niente so einzurichten, daß es in Abwechs

lung mit selbstgewählter Arbeit nur eine neue Einteilung von

Muße und Arbeit mir gestattet und von Langeweile wohl keine

Spur vorhanden ist.

Und eine solche Muße haben die Philosophen und Dichter

als ein edles Ding gepriesen; ich kann mich da auf Horaz,

auf Lafontaine, auf Nietzsche und auf Schillers Enkel

Alexander von Gleichen-Rußwurm berufen, dessen reizendes

Buch, das den Titel hat „Keine Zeit und andere Betrachtungen“

neben Voltaires philosophischen Aufsätzen zu meiner Erbauungs

lektüre gehört.

Ich bin in einer Zeit an diese Schule gekommen, als gerade

eine neue Ära der Entdeckungen und Forschungen über die

Entstehung und Bekämpfung der gefürchtetsten Krankheiten, der

ansteckenden Seuchen, anbrach.

Anfang der 80er Jahre war es, als Louis Pasteur und

Robert Koch jene grundlegenden Studien und Errungenschaften

ihres genialen Experimentierens der Welt bekannt gaben, mit

welchen sie wie mit hellleuchtenden Fackeln in das Dunkel

drangen, das vordem über dem Wesen der meisten Infektions

krankheiten gelagert hatte.

Die klassischen Arbeiten dieser Forscher, die exakte Beweis

führung ihrer Methoden war es, die mich fesselte und zum

Arbeiten auf gleichem Gebiete mir eine Lust schuf, der ich es

wohl verdanke, daß ich in die Dozentenlaufbahn hineinkam.

Damals standen noch viele den neuen Gesichtspunkten sehr

skeptisch gegenüber und namentlich R. Kochs Methoden fanden

nicht überall gleich die volle Beachtung, die sie verdienten.

In der Tiermedizin ist die Bedeutung der Kochschen

Arbeitsmethoden schnell erfaßt worden. ' Neben Schütz in
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Berlin und Johne in Dresden, welche sie an die dortigen Tier

arzneischulen verpflanzten, habe ich es mir in München an

gelegen sein lassen, den Tierärzten diese Methoden zu lehren

und die hierdurch als etwas Neues erstandenen bakteriologischen

Übungskurse sind mir meine liebste Unterrichtsdisziplin gewesen.

Diesem Arbeitsfelde und diesem neuzeitlichen Lehrgegenstande

verdanke ich die große Freude und Genugtuung, daß zahlreiche

in der Praxis ergraute Tierärzte dem Hörsaale, in welchem der

junge Dozent die Kochsche Schule vertrat, zupilgerten, daß

mancher meiner ehemaligen Mitschüler und Jugendfreunde, teil

weise vielleicht auch neugierig-mißtrauisch meine Vorlesungen

aufsuchte und, was mich am meisten freute, auch späterhin

mancher, der als junger allzu heiterer Studio meinen Vorlesungen

etwas aus dem Weg gegangen war, im Mannesaltei‘ wieder

hereinkam zu meinen Demonstrationen, um nachzulernen und

neues zu sehen.

Schritt für Schritt, von der Zeit an, da R. Koch die Bakte

riologie begründet hatte, erlebte ich mit den ganzen Entwicklungs

gang derselben, in eigener Durcharbeitung des Gegenstandes,

mich ganz auf dieses, die ganze Seuchenkunde beherrschende

Fach konzentrierend. Wenn man solcher Art den geschichtlichen

Werdegang unseres heutigen Wissens über dieses Gebiet mit

gemacht hat, versteht man den Enthusiasmus, die Bewunderung,

welche die Kochsche Schule ihrem Meister 'entgegenbringt.

Das Fertige, die vollendeten Tatsachen, wie sie in den

Lehrbüchern kurz zusammengefaßt zu lesen sind, machen uns

beinahe den Eindruck des Selbstverständlichen und man gedenkt

weniger dabei der schöpferischen Geistesarbeit, der Mühsale und

Schwierigkeiten, die es gekostet hat, bis die Erkenntnis reifte.

Überaus dürftig und lückenhaft waren vor Robert Kochs

Entdeckungen unsere Kenntnisse über die Ätiologie und Be

kämpfung der Seuchen. Man hatte wohl über die Kennzeichen

solcher Krankheiten, ihre Ansteckungsfähigkeit und anderes

schon viele Erfahrungen und die Veterinärmedizin hatte schon

mancherlei praktische Formen der Bekämpfung ausfindig gemacht

und mit Erfolg durchgeführt. In der Menschenmedizin war auch

durch die Chirurgen Joseph Lister, Billroth und Hüter

die Erkenntnis angebahnt, daß die Eiterungen und Wundkrank

heiten mit Kleinlebewesen, mit Bakterien, zusammenhängen.

Aber das meiste war noch rätselhaft und unergründet.

Zwei Jahrzehnte lang hatte man sich darüber gestritten,

ob die im Blute milzbrandiger Tiere von Pollender, Brauell

und Davaine gesehenen glashellen Stäbchen lebende Wesen

seien oder Kristalle, ob sie wirklich die Ursache des Milzbrandes

sind oder nicht. Da kam Robert Koch, damals einfacher

Kreisphysikus in Wolstein, und beschenkte uns mit Methoden,

welche klar und scharf die Antwort über solche Fragen geben

mußten. Dies und seine Arbeit, welche über Wnndinfektions

krankheiten neues Licht verbreitete, gab Anlaß, daß man ihn

im Reichsgesundheitsamte eine Arbeitsstätte eröffnete. Mit

genialem Blick hatte er herausgefunden, daß man krankheit

erregende Bakterien auf Kartoffeln züchten könne, und daß es

mit Hilfe ähnlich fester, aber durchsichtiger Nährböden, die er

ebenfalls erfand, gelinge, aus Bakteriengemischen die einzelnen

Arten isoliert so zu kultivieren, wie eine Pflanze in einem

Blumentopfe.

Schon diese einzige Entdeckung bedeutete einen Umschwung

der ganzen Forschung auf diesem Gebiete und war der Anfang

einer langen Reihe glänzender weiterer Entdeckungen; sie be

 

gründete die moderne Bakteriologie, durch welche es möglich

ward, die noch unbekannten furchtbaren kleinen Feinde der

Menschen und Tiere, die Erreger der Infektionskrankheiten, auf

zufinden und Waffen gegen sie zu schmieden. Zahllos sind die

Einzelheiten, mit denen Prof.Ko oh seine Methode vervollkommnete;

ich erinnere an die prächtigen Mittel, Bakterien durch Färbung

mikroskopisch sichtbar zu machen, an seine ersten Ausführungen

mikrophotographischer naturtreuer Bilder von Krankheitserregern,

an die feine Ausbildung des Tierexperimentes, mit welchen die

auf andere Weise nicht herausfindbaren Kleinlebewesen in ihrer

Pathogenität erkannt werden konnten. Sein Scharfblick hat

zahlreiche frühere Irrtümer ans Licht gezogen, korrigiert und

durch einwandfreie neue Forschungsergebnisse ersetzt, seine

Erfindergabe uns bereichert mit einer Menge von Dingen, die

in jedem bakteriologischen Laboratorium auf der ganzen Welt

ständig gehandhabt werden, mit technischen Regeln, welche die

Grundlage aller Forschungen über Infektionskrankheiten dauernd

bleiben werden und durch die allein es möglich wurde, daß in

so rascher Folge Entdeckung auf Entdeckung erstand. Wie

wichtig ist z. B. die von Robert Koch herrührende Ausarbeitung

der Methoden zur Prüfung der Desinfektionsmittel; die ganze

Lehre der Desinfektion ist durch ihn fundamental umgestaltet

und einer sicheren praktischen Handhabung zugeführt worden.

Denkwürdig für alle Zeit und ruhmreich für Deutschlands

Gelehrtenwelt, für deutsche Forscherart, die unablässig, durch

keine Mißerfolge verzagend, weiterzudringen sucht, ist die von

Robert Koch in langen mühevollen Arbeiten zustande ge

brachte Entdeckung des Erregers der Tuberkulose, die über

zeugende Wucht seiner Beweise über die Entstehung der Cholera

an der Hand des von ihm gefundenen Cholerakeims, und wieder

grundlegend für weitere Forschungen war auch seine in jahre

langem Bemühen zustande gebrachte Erfindung des Tuberkulins.

Die übertriebenen Hoffnungen, die an das Mittel geknüpft wurden,

sind nicht von Robert Koch ausgesprochen worden. Die teil

weisen Mißerfolge, welche Anlaß gaben, das man den großen

Forscher schmähte, fallen ihm nicht zur Last. Das Tuberkulin

hat, wie Fröhner sich mit Recht ausdrückte, in der Tiermedizin

seine Ehrenrettung gefunden; es ist das beste Diagnostikum der

Tuberkulose und neuzeitlich hat es auch als Heilmittel in der

Menschenmedizin sich bewährt. '

Auch direkt hat R. Koch, dessen weitere Arbeiten über

Typhus, Malaria und über die Schlafkrankheit der Neger neue

siegreiche Etappen der Seuchenbekämpfung vorstellen, für die

Tiermedizin hochbedeutsame Untersuchungen unternommen, so,

als er voll Wagemut nach Afrika ging und dort die Rinderpest

studierte. Die Seuche hatte erschreckende Ausdehnung erlangt

und bedrohte den ganzen wertvollen Viehstand dieses Erdteils.

In wenigen Monaten hatte der deutsche Forscher den Triumph,

gegen diese gefürchtete Krankheit eine ausgezeichnete Schutz

impfungsmethode zu entdecken, die Gallenimpfung, die sich vor

trefflich bewährte und namentlich die deutschen Schutzgebiete

von der Gefahr befreite. Und des weiteren noch sind Roh. Kochs

Studien über die Tsetsekrankheit oder Nagana und über die

Piroplasmosen Afrikas für uns direkt von Wert.

Und es darf gesagt werden: ohne Robert Kochs Methoden

wäre es schwerlich gelungen, in der Tierseuchenkunde jene

gewaltigen Fortschritte zu machen, welche in den letzten zwei

Dezennien tatsächlich errungen wurden. Die Entdeckung des

Rotzbazillus, des Schweinerotlaufbazillus und zahlreicher anderer
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Infektionserreger, die Bekämpfnngsmethoden, die sich daran

knüpften, sie fußen alle auf den von R. Koch gelehrten

Forsclnmgsgrundlagen. Aus dieser kurzen Aufzählung einiger

Haupttaten dieses deutschen Arztes mögen Sie ersehen, wie

sehr die Tiermedizin verflochten ist mit der humanen Medizin,

und wie auch wir Tierärzte in dankbarer Bewunderung anf

blickeu müssen zu diesem Reformator, dessen Wirken und

Schaffen der gesamten Heilkunde zum größten Fortschritte, der

Menschheit zu unendlichem Segen gereicht hat, und der noch

immer unermüdlich zu neuen Taten sich rüstet.

Auch in der allgemeinen Pathologie und pathologischen

Anatomie, meinem zweiten Lehrfache, gab es in den letzten

beiden Dezeum’en mannigfache Fortschritte.

In anatomischen Dingen ist ja auf» derart umwälzende

epochale Entdeckungen, wie sie für die Seuchenkunde zustande

kamen und noch erwartet werden dürfen, nicht zu rechnen;

hier sind die Hauptgrundlagen schon seit langem gegeben ge

wesen und handelt es sich mehr um Vervollkommnung und

Ergänzungen. Die physiologische Seite der Pathologie ist indes

ein Gebiet, in welchem stetig Erweiterungen und ganz neue

Gesichtspunkte gewonnen werden.

Immerhin, wenn ich zurückdenke, wie man vor 25 Jahren

noch mit dem Rasiermesser die mikroskopischen Schnittpräparate

zu fertigen pflegte, wie primitiv die ganze mikroskopische Kunst

war, wie unklar viele Begriffe, z. B. über Geschwülste, über

die Funktion der Schilddrüse, der Nebenniere und eben wieder

auch über Infektionskrankheiten, z. B. Starrkrampf, Fleisch

vergiftungen, gewesen sind, und wenn ich mir dannwergegen

wärtige, welche Summe von Verbesserungen der technischen

Mittel; von neuen“Erfahrungen"durch ‘die am Sektienstisch und

mittelst Experiments gesammelten Einblicke die Neuzeit gebracht

hat, so ist auch da der Gewinn für den medizinischen Unter

richt, für die wissenschaftliche Ausbildung der Tierärzte ein

großer gewesen.

Welchen Aufschwung haben die Neukonstruktionen der

Mikroskops, die Einführung der Immersionssysteme, die Erfindung

der Mikrotome, die Entwicklung der Mikrophotographie, die

färbetechnischen Reaktionen, die Röntgenbilder, die Fortschritte

der chemischen und physiologischen Untersuchungsmethoden in

dieser Spanne Zeit gebracht.

Vor einem Dutzend Jahren bestanden die Sammlungen der

pathologischen Institute in der Hauptsache aus ausgebleichten,

mehr oder weniger verschrumpften, häßlich aussehenden Spiritus—

präparaten, Skeletten und mumienhaften Objekten.

Heutzutage sind durch Melnikow-Kaiserlings-Konservierungs_

methode diese Sammlungen in Museen verwandelt, in denen die

interessanten pathologischen Veränderungen sich so präsentieren,

als ob sie eben frisch dem Körper entnommen wären, und die

Modellierkunst und Malerei hat sich auch in diesen düsteren

Hallen niedergelassen, so daß der Anschauungsunterricht ganz

wesentlich gewonnen hat.

Ich möchte dabei betonen, daß ich von meinen Vorgängern

im Amts schon eine sehr gute Sammlung übernommen habe, die

von C. Hahn, Bollinger und Bonuet begründet war. Selbst

verständlich habe ich es mir angelegen sein lassen, diese Staats

sammlung zeitgemäß zu erhalten und im Verein mit dem Instituts

personal gearbeitet, dieselbe zu verschönern und auszugestalten.

Die Möglichkeit hierzu verdanke ich namentlich den

a yerischen Tierärzten und auch auswärtigen Kollegen, welche

 

für meinen Unterricht in so liebenswürdiger Weise Interesse

bekundeten, daß sie mir alljährlich viele Hunderte, ja manchmal

mehr als tausend Präparate aller Art zusaudten, von‘ denenein

großer Teil, so weit er konservierbar schien, die Sammlung ziert.

Gerade das hat es mir möglich gemacht, daß mein Unter

richt keine bloße Kathedervorlesung war, sondern daß ich fast

zu jeder Stunde Demonstrationen abhalten konnte, und ich bin

nicht bloß persönlich den Herren Tierärzten hierfür zu Dank

verpflichtet, sondern es bedeuten jene freundlichen Beziehungen

zwischen den Kollegen der Praxis und meiner Professur eine

sehr schätzbare Förderung des tierärztlichen Unterrlchts, für

welche Sie, die Herren Studierenden, wohl auch Dank gegen

jene Kollegen empfinden.

Als blutjnnger Geselle, kaum 21 Jahre alt, bin ich an dieser

Schule als Assistent angestellt werden und habe seitdem un

unterbrochen hier gewirkt, etwa ein halbes Jahr als Assistent,

5 Jahre als Prosektor, 2 Jahre als Dozent und 20 Jahre als

Professor der Pathologie und Seuchenkunde. Gering dürfte die

Zahl der Tage sein, an denen ich nicht an dieser Schule ge

arbeitet habe, denn die vielberiihmten Ferien der Professoren

bestehen bekanntlich nicht als Vakanz zum bloßen Spazieren

gehen, sondern als .Vortragspausen, in denen der Hochschul

lehrer alles das sammelt und durcharbeitet, was die stetig und

immens fortschreitende Wissenschaft neues bringt; da heißt es

angestrengt arbeiten, um sich auf der Höhe der Zeit zu er

halten und nicht zum Antiquar zu werden.

_ Ich habe sie lieb gehabt, — diese Schule, meine guten, alten

Lehrer, denen ich meine Berufung verdanke und unter denen

aus der ehemaligen Zentraltierarzneischule, auch Veterinärschule

genannt. eine Hochschule geworden ist, die mich und meine

Mitarbeit förderten, so gut es unter den nicht eben glänzenden

Verhältnissen der Anstalt möglich war. Wie rasch gehen und

kommen die Menschen in einem Vierteljahrhundert! „Neu Re

giment bringt neue Menschen auf und früheres Verdienst ver

altet schnell.“ Mit Wehmut und dankbaren Sinnes denke ich

zurück an die beiden Direktoren Lud. Frank und C. Hahn,

an die Kollegen Friedberger, Feser, Harz und Guten

äcker, die alle der Tod hinweggerafl‘t hat. In Anhänglichkeit

gedenke ich auch der Universitätslehrer, welche an dieser

Schule wirkten und zum Teil auf dem Wege des Durchgangs

durch die Tierärztliche Hochschule zum Ruhme unseres Kreises

ihre ehrenvolle Berufung an die Universität erlangten, an

Bollinger, Bonnet, Eversbusch, Tappeiner, Rückert,

von denen ich so viele freundliche Anregungen empfangen habe,

gleichwie meiner Kollegen D1‘.Voit,Hofer,Brandl, Schlampp,

Mayr, Stoß und Moser, die alle so liebenswürdig entgegen

kommend sich zu mir verhielten. Ich nehme Anlaß,-diesen

Herren für Güte und Freundschaft Dank zu sagen.

Ganz besonders ferner gilt mein Dank allen jenen Herren

Assistenten, die treu zu mir standen und in tüchtiger Mit

arbeit mir die oft schwierigen, verantwortungsreichen Aufgaben

des Dienstes erleichtert haben. Meine beiden letzten hier au

wesenden Assistenten, Herr J oh. Müller und Herr—Dr. Ernst,

welcher sieben Jahre hier mit; ausgehalten hat und nun zu meiner

großen Freude eine seinen Talenten entsprechende schöne Stellung

erlangte, dabei mit mir ebenfalls dieser Schule Valet sagend,

sie‘ haben mir nicht bloß treu geholfen in allen Lagen des

Dienstes, sondern in Schafl‘enst'reudigkeit und heiterem Zusammem
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leben in meinem kleinen primitiven Institute mir das Dasein

verschönt.

Wahrhaftig, der Frohsinn hatte sein Heim aufgeschlagen in

diesem Institute und es war mir ein gutes Zeichen, daß mancher

von den Jungen, den zukünftigen Männern unseres Standes, und

auch mancher alte Herr zu mir in diese zwei kleinen Zimmer,

die man Laboratorium getauft hatte, oft gekommen ist, wohl

weil sie wußten, daß es da immer neue Dinge der Forschung

und Wissenschaft zu schauen gibt.

Die zwei Parterrezimmer — wie sind sie mir lieb und

traut — weil ich schon als Knabe, als noch der englische Garten

dicht an ihre Fenster stieß, neugierig durch die Fenster hinein

guckte, dann als Stndentlein unter Feser in diesen Räumen

die Mysterien der Chemie erlauschte und in denen ich so lange

Jahre als „Bazillenfänger“ gehaust habe.

Ich hätte mir wohl ein größeres Institut gewünscht, aber

da. sagte mir einmal ein Besucher: „Die Leistungen der Institute

stehen manchmal im umgekehrten Verhältnis zu ihrer Größe“,

de. dachte ich mir, es ist am Ende besser, wenn ich nur eine

kleine Bude habe.

Aber um Ihretwillen, meine Herren Studierenden, hätte ich

ein größeres Institut nötig gehabt; wenn ich nicht in dem Umfang,

wie ich es wollte, Ihnen den Unterricht in der Bakteriologie

geben konnte, weil ich Ihnen keine genügenden Arbeitsplätze

zur Verfügung stellen konnte, undauch meine Demonstrationen

auf das Mögliche einschränken mußte, so ist das nicht meine

Schuld. Ausdrücklich möchte ich aber betonen, daß ich auch

sonst keine Person dafür verantwortlich mache,"sondern daß die

Terrainverhältuisse, die Raumbeeugung im Areal der jetzigen

Schule eben vorläufig den geplanten Neubauten im Wege waren

und daß es sowohl von seiten der Kollegen wie der maßgebenden

Behörden nicht an Bemühungen gefehlt hat, die Verhältnisse

zu bessern.

Und nun möchte ich meinen Abschiedsgruß an Sie, liebe

Kommilitonen, in zwei Wünsche kleiden. Von den guten

Wünschen, welche die Menschen einander aussprechen, gehen

leider viele nicht in Erfüllung. Meine Wünsche an Sie gehören

aber zu den erfüllbaren. '

Das Erste, was ich Ihnen zu eigen wünsche, ist die Be

rufsfreudigkeit; diese ist der Weg zum Erfolg und zum

Glücke der Zufriedenheit. '

Unter allen Studien und Erwerbsarten sind die Naturwissen

schaften und die Medizin die anregendsten, den edelsten Kultur

zwecken dienend, und jedem, der sich mit ihnen beschäftigt,

eine Quelle der Freude und Befriedigung. Wer mit einem

Herzen voll Wissendurstes an diese Quelle tritt, wird erfrischt

und gestärkt.

Wie hat es mich gefreut, als ich nach Absolvierung der

notwendigen Buchstabenweisheit, und des zwar interessanten,

aber etwas vermoderten Altertums, hier in eine Wissenschaft

hineinwashsen konnte, welche Lebenswerte bietet und die

Naturwelt erschließen hilft.

Wie ich dann als junger Bursch hinauszog auf ein Dorf, um

eine sogenannte Praxis zu eröffnen, mit dem Gefühl, mich nützlich

machen zu können, voll Eifers kurierend und operierend, mich

wichtig dünkend, wenn ich des Nachts zu einem Patienten

geholtwurde, mit Jugendlust weite Praxismärsche zurücklegend,

das eine Jahr hindurch, das ich zubrachte, in einem der anmutigsten

Landstriche Bayerns.

 

Der ‘Beruf des Tierarztes hat seine Mühen und An

strengungen, aber er führt täglich hinaus in die Gottesnatur

und das allein gibt jedem, der ein empfänglich Gemüt für die

Schönheiten der Landschaft und des freien Himmels hat, eine

Summe von Fröhlichkeit, daß er schon aus diesem Grunde seinen

Beruf lieb gewinnt. '

Und dieser Beruf nährt nicht bloß seinen Mann, sondern

darf ihm das erhebende Bewußtsein geben, daß der Ausübende

nicht bloß für sein Dasein schafl‘end klingende Münze erwirbt,

sondern daß er der Allgemeinheit, dem Nationalvermögen, der

öffentlichen Gesundheitspflege nicht geringe Dienste leistet,

Dienste, die nicht immer in den Kurs des Geldes umgerechnet

werden können.

Wer die Tätigkeit des Tierarztes in den Zweigen der

Hygiene, Fleischbeschau, Seuchentilgung, Tierzucht kennt, der

findet es berechtigt, wenn wir auf unseren Beruf stolz sind!

In einem solchen Berufe der Lehrtätigkeit mich hingeben

zu können, das war mir nun eine der größten Lebensfreuden.

Sie meine Hörer, Sie müssen es mitgefühlt haben, daß es mir

keine Last und kaum eine Arbeit gewesen ist, sondern eine

Lust, wahrlich ein Genuß, vor Ihnen die Wissenschätze der

Medizin auszubreiten, Ihnen die Gesetze zu verkünden nach

denen Krankheit und Tod sich vollzieht und Ihnen die Kräfte

zu erschließen, mit welchem der denkende Mensch die Macht

erlangt, vielen dieser Krankheiten vorzubeugen.

Wenn es mir geglückt sein sollte, etwas von der Glut

der Begeisterung und Ehrfurcht, welche für die Wissenschaft

und für jene beiden Forscher, für Louis Pasteur und Robert

Koch, in mir lebt, auf Sie zu übertragen„_lhnen‚B‚egrifie„davo,n‚

zu geben, wie fruchtbar und segensreich in der Medizin, wie

bedeutsam für die gesamte Hygiene und damit für die Kultur

fortschritte der Menschheit die Geistesarbeit jener beiden Pfad‘

finder geworden ist, wenn ich Ihnen damit vielleicht einen An

sporn geben konnte, sich in die herrliche Wissenschaft mit

Lust zu vertiefen und sie nutzbar zu machen für Ihren Wirkungs

kreis, dann nehme ich die beste Freude des Hochschullehrers

mit mir, die Freude, nicht umsonst das Meinige getan zu haben,

sondern neue Jünger, neue Talente angeworben zu haben,

welche die Erfahrungen und Kenntnisse, die wir jenen Männern

verdanken, festhalten und weiter verbreiten.

Nicht jedem ist es beschert, große Probleme zu lösen.

„Kann ich nicht Dombaumeister sein,

Behau’ ich als‘ Steinmetz einen Stein.

Fehlt mir auch dazu Geschick 1md Verstand,

Trag’ ich Mörtel herbei und Sand“,

sagt ein Spruch von Rad. Baumbach. Der Sand soll aber

nicht dazu dienen, den Leuten in die Augen geworfen zu

werden, damit ihnen die Erkenntnis der Natur verdunkelt wird,

sondern den Sand brauchen wir, um den festen Mörtel zu

machen und die Bausteine zu fügen für die Hochburgen der

Gelehrtenrepublik, in denen eine freie, unabhängige Forschung

schalten soll! Und damit komme

Wunsch, er gilt dieser Hochschule, daß sie blühen möge

und gedeihen, daß sie nicht bloß in diesem Titel

prange als die wissenschaftliche Bildungsstätte der

Tierärzte, sondern nach allen Richtungen mit dem

Charakter und im Geiste der Hochschulen vorwärts

geführt und ausgestaltet werde, freiheitlich, groß

ich auf meinen zweiten‘
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zügig„an Leistungen hervorragend, zum Nutzen dem

Lande, zur Ehr' unserem Stande!

i

Darauf sprach ein Student:

„Es ist mir von seiten des hier versammelten V. und

VII. Semesters der ehrenvolle Auftrag zuteil geworden, an

Herrn Professor einige Abschiedsworte zu richten.

Vor allem habe ich die Aufgabe, Ihnen zu danken, Herr

Professor, für die aufopfernde Tätigkeit, mit welcher Sie um

unsere Ausbildung auf dem Gebiete der Pathologie bemüht

waren; Ihnen ganz speziell zu danken für Ihre persönliche

Liebenswürdigkeit, die Sie stets im Verkehr mit Ihren Hörern

gezeigt hatten und mit welcher Sie so sehr das Vertrauen der

selben zu erwerben wußten.

Meinem Urteile ziemt es nicht, von der Stellung Herrn

Professors in der wissenschaftlichen Welt zu sprechen, für uns

genügt die Tatsache, jederzeit mit Stolz sagen zu können, daß

wir unsere pathologischen Kenntnisse einem der anerkanntesten

Forscher und Kenner dieses Faches zu danken haben.

Mögen Herr Professor in den kommenden ruhigen Tagen

noch hier und da zurückdenken an das Katheder, von dem aus

Sie soviele unseres Faches in die schöne Wissenschaft der

Pathologie eingeführt haben, und wenn Sie dabei auch manch

mal ein trüber Gedanke beschleichen will, so mögen Herr Pro

fessor doch immer versichert sein, daß der Name Kitt in unseren

Herzen stets in dankbarer und hochzuehrender Erinnerung sein

und bleiben wird.

Wollen Herr Professor dieses Blu'menarrangement annehmen

als kleines Andenken an die Studierenden der letzten Semester

Ihres schönen Wirkens. ' '

Meine Herren Kommilitonen! Zum Zeichen, daß Sie mit

mir fühlen und denken und zum Ausdrucke Ihrer Hochachtüng

und Dankbarkeit für unseren scheidenden Lehrer, fordere ich

Sie auf, sich von Ihren Sitzen zu erheben.“

Relohsapothekengesetz.

Das Reichsamt des Innern hat soeben den lange erwarteten

Entwurf eines Reichsapothekengesetzes versendet. Der Erlaß

eines solchen interessiert die Tierärzte unter allen Umständen,

besonders aber deshalb, weil in dem Gesetz sich Bestimmungen

befinden, welche mittelbar, und solche, welche unmittelbar auf

die Tierärzte Bezug nehmen oder angewendet werden können.

Ohne auf den allgemeinen Inhalt hier einzugehen, sollen die

letztgenannten Bestimmungen mitgeteilt werden.

Nach ä3 hat, bevor die Erlaubnis zum Betrieb einer

neuen Apotheke erteilt wird, eine Beschlußfassung über das

örtliche Bedürfnis stattznfinden. Vor derselben sind der örtliche

Medizinalbeamte, die Gemeindebehörde sowie vdie Standes

vertretung der Apotheker oder andere Sachverständige aus dem

Apothekerstande zu hören.

Nach ä 26 wird der Bundesrat ermächtigt, Vorschriften zu

erlassen, unter_anderem über die Beschaffenheit, Zubereitung

und Aufbewahrung der Arzneimittel.

Nach ä 27 werden die Landeszentralbehörden ermächtigt,

nähere Vorschriften zu erlassen über die Einrichtung und den

Betrieb, die Besichtigung und Überwachung der Apotheken.

Nach %17 kann die Erlaubnis zum Betrieb einer

Hausapotheke auf Widerruf erteilt werden 1. Ärzten an

solchen Orten, wo eine Apotheke sich nicht befindet und der

 

Bezug von Arzneien schwer zu erreichen ist, jedoch nur zum

Zwecke der Arzneimittelabgabe an die von ihnen behandelten

Kranken, 2. Tierärzten für die Abgabe von Tierarznei

mitteln innerhalb ihrer Berufstätigkeit, 3. Kranken-,

Pfiege-, Gefangenen- und ähnlichen Anstalten zum Zwecke der

Arzneimittelabgabe an ihre Insassen.

Die aus den %% 26 und 27 zitierten Grundsätze werden

auch auf‘ den Betrieb tierärztlicher Apotheken Anwendung finden

können, entsprechen aber im übrigen bereits bestehenden Be

stimmungen. Am wichtigsten ist der ä 17, welcher unmittelbar

das Dispensierrecht der Tierärzte berührt. Das Bestehen eines

solchen wird durch diesen Paragraphen ebensowenig angetastet

wie die Einführung veranlaßt: denn die Erlaubnis zum Betrieb

der Apotheken kann erteilt werden, braucht es aber nicht. In

denjenigen Staaten also, in denen ein tierärztliches Dispensier

recht nicht besteht, kann alles beim alten bleiben; dort jedoch,

wo bisher das tierärztliche Dispensierrecht in vollem Umfange

Geltung gehabt hat, wird eine zweifache Beschränkung

herbeigeführt, darin nämlich, daß in jedem Einzelfall eine be—

sondere Erlaubnis zum Betrieb der Hausapotheken nötig wird,

und zweitens darin, daß diese Erlaubnis nur auf Widerruf er

teilt wird. Das ist eine nicht unerhebliche Beeinträchtigung

gegenüber dem bisherigen Zustand z. B. in Preußen und auch

in einigen anderen Staaten. Anzuerkennen ist, daß eine sach

liche Beschränkung des Dispensierens an sich durch die Fassung:

„innerhalb ihrer Berufstätigkeit“ glücklich vermieden ist.

Vor allen Dingen aber bietet das Gesetz eine höchst be

denkliche Unklarheit, die unter allen Umständen im tierärzt

lichen Interesse beseitigt werden muß. Es ist zwar nicht an»

zunehmen, erscheint. aber nicht klar ausgeschlossen, daß der

ä 3, welcher die Erlaubnis zum Betrieb einer Apotheke be

trifft, auch auf die Erlaubnis zum Betrieb von Hausapotheken

anzuwenden wäre. Das wäre, soweit die tierärztlichen

Hausapotheken in Betracht kommen, selbstverständlich, absolut

untunlich oder würde einer tatsächlichen Unterbindung des

tierärztlichen Dispensierrechtes gleichkommen; denn weder der

örtliche Medizinalbeamte, noch die Standesvertretung der

Apotheker sind geeignete Gutachter, um über die Erteilung

einer Erlaubnis an Tierärzte zu befinden. Die tierärztlichen

Kreise werden daher Veranlassung haben, sich ihrerseits

ebenfalls mit diesem Gesetz zu befassen und ihre Rechte wahr

zunehmen. Die Erlaubnis zum Betriebe tierärztlicher

Hausapotheken muß von der Landeszentralbiehörde

allgemein erteilt werden können.

Schmaltz.

Naturforseherversammlunq. ‚

Die diesjährige Naturforscherversammlung findet in Dresden

und zwar in der Zeit vom 15 —21. September statt. Die erste

Mitteilung ist durch die Vorsitzenden Geheimräto Professoren

DDr. v. Mayr und Leopold soeben "ersandt worden. Ebenso hat

der Vorstand der Sektion für praktische Veterinärmedizin seine

Einladung an die Tierärzte versandt und zu Vorträgen aufgefordert.

Einführende dieser Sektion sind die Professoren DDr. Müller,

Pusch, Köder, Schmidt, Schriftführer sind Prof. Dr. Richter

und die Assistenten Kießig, Dr. Kormann und Otterburg.

Preisausschreiben betreti’ehd Zeichnung geimpfter Schweine.

Wir sind in der Lage, das Schlußprotokoll des Preisfichter

kollegiums in Sachen des bekannten Preisausschreibens der Firma

L. W. Gans in Frankfurt a. M. mitteilen zu können. Es lautet

wie folgt:
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Von Herrn -L. W. Gans in Frankfurt a. M. wurden der Wirt

schaftsgeuossenschaft deutscher Tierärzte E. G. m. b. H. zu Posen

infolge eines von ihm erlassenen Preisausschreibens betreffend die

Zeichnung von mit Rotlanfserum geimpfton Schweinen 26 ein

gegangene Lösungen zugeschickt. Sämtlichcn Lösungen waren mit

Mottoaufschrift versehene Kuverts beigefilgt, welche sich mit dem

Motto der Lösungen deckten. Der Vorstand der Genossenschaft,

welcher das Preisrichteramt übernommen hatte, koopticrte nach

Ausscheiden seines Vorsitzenden, des Herrn Zuchtdiroktor Marks

in Posen, welcher sich an der Lösung der Preisaul'gabe selbst be

teiligt hatte, das Aufsichtsratsmitglied Herrn Oberstabsveterinär

Wilde in Posen als Mitglied des Preisrichterkollegiums.

Das Richterkollegium entschied sich dahin, daß den beiden

Lösungen mit dem Motto „Schutzzcichen“ (Nr. 21) und „Es gibt

nur ein Mittel gegen Rotlauf, die impfung“ (Nr. 18) der Preis unter

der Bedingung in gleicher Weise zu erteilen sei, wenn die in Vor—

schlag gebrachten Zeichnun‘gen als Musterschutz patentamtlich cin

tragungsfähig sind. Falls ferner die in der Lösung Nr. 18 ‘vor

geschlagenen „Ziffern“ und „Buchstaben“ nicht eintragungsfähig

sind, hingegen die, in Nr. 21 in Vorschlag gebrachten „Zeichen“,

so ist der Lösung Nr. 21 allein der Preis zuzusprechen. Alle

anderen Lösungen kommen für die Preisertcilnng nicht in Betracht,

ebeusowenig die preisbewe‘rteten Lösungen, wenn die patentamtliche

Eintragung nicht möglich sein sollte.

Das Preisgericht:

gez. Heyne, gez. Dr. Hobstetter, gez. Wilde,

Kgl.‘ Veterinärrat. Oberveterinär. Obcrstabsveterinär.

Da nun die Voraussetzungen der vorgeschlagenen patentamt

lichen Eintragung der Schutzzeichen, Buchstaben und Ziffern sich

nicht verwirklichen lassen, ist der Preis auf Wunsch des Vorstandes

der Genossenschaft nicht an die Bewerber verteilt worden. Herr

Gans wollte ihn auch ohne Erfüllbarkeit der genannten Prämisse

an die Herren, weiche Nr. 18 und 21 eingesandt hatten, vergeben‚

hat aber auf Vorschlag des Preisgerichts davon Abstand genommen

und bereitwilligst den ausgesetzten Preis ‘von 300 M. der Unter?‘

stützungs_kassefllr Tierärzte, „der;_bekanntlißeh Kollegen aus ga_u_

Deutschland angehören, in dankenswerter Weise. überwiesen.

' Murks-Posen.

Maul- und Klauenseuche.

Mit Rücksicht auf das Auftreten der Maul- und Klauenseuchc

in den östlichen Kantonen der Schweiz ist durch Verordnung vom

13.- cr. die Ein- und Durchfuhr von Rindvieh und Ziegen aus der

Schweiz verboten worden.

Klarstellung.

Das österreichische Tierärztliche Zcntralblatt nimmt in seiner

Nr. 36 vom 20.-Dezember 1906 Bezug auf ‘eine Mitteilung in Nr. 26

der B. T. W. betreffs der Anerkennung‘ des in Österreich erworbenen

Diploms des nunmerig-en Tierarztes Dr. Nörner in Deutschland.

Das Zentralblatt sagt dabei wörtlich: „Aus einer der B. T. W. ent

ubmmenen Notiz schien hervorzugehen, daß die königlich

württembergische Regierung die Anerkennung ohne Fühlungnahme

mit d‘er tierärztlichen Hochschule ausgesprochen habe. Wie wir

erfahren, entspricht diese Notiz nicht den Tatsachen usw.“ Das

Tierärztlichc Zentralblatt hat sich da nicht ganz korrekt ausgedrückt.

Seine Schlußfolgerung aus jener Notiz entsprach nicht den

Tatsachen. Die Notiz der B. T. W. war vollkommen richtig; sie‘

bemängelte es, daß nicht einfach das österreichische Diplom

anerkannt war, sondern die Anerkennung mit besonderen wissen

schaftlichen Leistungen begründet war. Die Frage, von wem diese

Begründung herrühre, war in jener Notiz nicht einmal gestreift und

jene Schlußfolgerung des Tierärztlichen Zentralblattes daher volh

kommen willkürlich. Schmaltz.

l

Llquidatlonswesen. ‘

In Nr. 2 der B. T. W. ist ein Fall besprochen, wo das Sachsen

Weimarische Ministerium einem Tierarzt seine Rechnung filr aus- \

 
Verantwortlich für den lnhall. (exkl. lusententcll): Prof. Dr. Schmaltz-in? Be:lin. Q—i\'e_rl‘ag Eigbufu€ del‘

geübte Privatpraxis heruntergesctzt hat. Man versteht nicht, wie

dies geschehen konnte. ln Preußen würde man den Schuldner,

der sich zu zahlen weigert, einfach verklagen und dem Gericht das

Urteil überlassen, ob die der Taxe entsprechenden Sätze der

Leistung angemessen sind. ' N.

Warnung für Asslstentenstellen suchende Tlerlrzte.

Ein gewisser Schlenstedt in (‘ünnem a. Saale, der die Tier—

heilkunde gewerbsmäßig ausübt, aber nicht die Approbation als

Tierarzt besitzt, in unserem Sinne also Kurpfuscher ist, hat es

fertig gebracht, einen jungen Kollegen als Assistenten für sich zu

engagieren, ohne diesem Mitteilung davon zumachen. Erst acht

Tage nach dem Eintritt des Kollegen sagte er ihm, daß er nicht

die Approbation besitze, namentlich aber auch nur deshalb, weil

er erfahren hatte, daß der unterzeichnete Vereinsvorstand Kenntnis

davon erhalten habe. Der Kollege verzichtete selbstverständlich

auf jede Tätigkeit für den p. Schlenstcdt, sobald er wußte, in

wessen Dienst er sich gestellt hatte.

Der unterzeichnete Vorstand nimmt aus Anlaß dieses Falles

Veranlassung, die Herren Kollegen, welche Assistentenstellen suchen,

dringend davor zu warnen, solche bei Personen anzunehmen, über

deren Qualifikation sie sich nicht vorhcr genau unterrichtet haben.

Der Vorstand des tierärztlichen Vereins

für den Reg-Bez. Merseburg.

l. A.:

Dr. Felisch-Merseburg.

Personalien.

Ernennungen: Schlachthofinspektor Ostendorfi-Schneidemühl zum

Schlachthofdirektor.

Niederlassungen: Die Tierärzte. Fritz Kubbich-Trakehnen in

Friedland, Maar Heil—Zwickau in Eisenberg (S.-A.). '

Promotionen: Die Fürstliche Landesregierung genehmigte ‘dem in

Bern zum Dr. med. vct. promovierten Hof- und Landestierarzt
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Impferfahrungen in der Praxis, E verkiimmerten oder oft in wenigen Tagen eingingen! Aber nicht

von Kreistierarzt W|fl.I—Iadgyg]gben das 01 mit Phosphor und der Futterkalk, scheffelweise auch von

|‚ |„|pf„„|| |„,| Schweineseuche_ Tierärzten gegeben, nicht das Futter einer neuen Ernte, sondern

Seit viel- Jahren wird im Kreise Hadersleben gege„ das polyvalente Serum und die warme Frühjahrssonne brachten

Schweineseuche geimpft, und zwar mit demSerum von Oster- diese " Steifkmnkheit zum Stillstand

tag-Wassermann. Alle Aufforderungeii zur Veröffentlichung b) Ein anderer Besitzer? der Seit 2‘/2 Jahren impfen ließ‚

der hier erzielten Ergebnisse in Form einer Statistik habe ich klagte mir Sein Leid‚ daß el‘ Stets Wieder Verluste oder doch

bisher überhört, weil eben jede Statistik, die ich aufzustellen Kümmerlingß habe, sobald der Tierarzt H- nicht reehtzeittis

suchte, so viele Mängel hatte, daß ich sie schleunigst zerriß. zu!‘ Impfung erscheine- Ich empfahl ihm, nicht abzuwarten!

Nie konnte ich mit Sicherheit erfahren, wie groß die Ver- bis der Tierarzt die Impfung gelegentlich fiir 25 Pf- per Stück

luste vor der Impfung waren; niemand hätte die Reisen bezahlt, ausführen kölme‚ Sondern in Solchen Fällell lieber die Kosten

welche nötig gewesen wären, um die Resultate meiner Impfungen eine!‘ besonderen Reise Zll Zalllell- Seitdem habe ich neue

selbst an Ort und Stelle zu prüfen. Klagen nicht mehr gehört.

Auf Grund der Mitteilungen des allzu interessierten und c) Ein Domänenpächte“ läßt Seit Jahre" jedes Ferkel

voreingenommenen Besitzers, eines Verwalters, des Schweine- impfen, weil er bei wiederholten Kontrollversuchen stets fest

vogtes oder gar der Kuhmagd eine Statistik aufzubauen, wer Stellen konnte, daß die geimpften Tiere zu!‘ Zeit des "crkaufs,

will das von mir verlangen?! Auf dem grünen Tisch mag sich im Alter von 4—6 Wochen, immer die besser entwickelten

eine solche Statistik ja gut präsentieren; aber bei einem Waren und leicht die Kosten der Impfung wieder he'raus

Praktiker setze ich voraus, daß er sich mit solchen Listen nicht brachten.

vom Ofen locken läßt. Damit dennoch der Leser imstande ist, d) Der Kreisausscbuß fragte bei mir an, ob ich die fernere

sich ein Urteil über die hiesigen Erfolge zu bilden, will‘ ich Bewilligung von Kreisgeldern für Impfzwecke befürworten

folgende Tatsachen in Kürze anführen: ' “ ' ‘ könne. Ich legte den Herren, ~die ja in der Mehrzahl größere

"' 'a) Auf einer Versammlung des hiesigen Landwirtschaftlichen Landwirts sind, eine Falle, indem ich von der weiteren Be

Vereins erklärte im letzten Sommer ein vormals scharfer Gegner willigung abriet, da angeblich auf einigen Höfen die Erfolge

der Impfung, daß er seit prinzipieller Impfung seiner Ferkel in nicht der Erwartung entsprochen hätten.

11/, Jahren keine Verluste und auch kein steifes Schwein mehr Trotz meines Abratens und einer im ähnlichen Sinne er

in seinem Bestande habe, während er früher große Verluste lassenen_Reg.-Verfügung wurden neue Mittel bereitwilligst zur

hatte. Dabei waren in der Zeit die sogenannten steifen Verfügung gestellt. Und daß diese Gelder bewilligt wurden,

Schweine (Kümmerlinge) in der ganzen Gegend sehr zahlreich, um den Tierärzten auch mal einen kleinen Verdienst zu gönnen,

wie auch im Nachbarlande Dänemark. Laien und auch Apotheker daß sie bewilligt wurden unserer schönen Augen wegen, welcher

sprachen und schrieben nur von der Steifkrankheit, die nichts Impfgegner wird wagen solches zu behaupten?! Allerdings

anderes war als ein Folgezustand der chronischen Schweine- habe ich Bestände gesehen, in denen Erfolge so gut wie ganz

seuche. Kalkarmut des zu gut geborgenen Futters sollte die ausblieben. Ob hieran das O.-W.—8erum allein Schuld trägt,

Urs'ache bilden, daß in kurzer Zeit 50, 100 und mehr Ferkel wage ich nicht zu sagen. Was ist von seiten der Landwirt
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schaft nicht alles gesündigt in hygienischer Beziehungl! Es

fröstelt mich, es läuft mir eine Gänsehaut über, wenn ich an

die großen neuen Zementstallungen denke! In solchen Un

dingern, die sich besser als Eiskeller eignen, sollen die zarten

Ferkel der hochgezüchteten Edelrassen gedeihen! Dreimal,

viermal wöchentlich wird aller Dünger entfernt, gespült wird

alle paar Tage, die Decke trieft, als ob man in einem Brausebad

sitzt, und — der Landwirt wundert sich, daß die Ferkel immer

noch kümmern!

Darf man nicht grob werden, wenn man solchen Unsinn

sieht?!

Warum gibt man den jungen Tieren nicht warme Stallungen,

bringt die Ferkel im Kuh-, Jungvieh- oder Pferdestall unter,

gibt ihnen Dauerstreu, die eine warme Unterlage bietet‘? Man

läßt junge Tiere von 8—-14 Tagen im Schnee und im Eiswasser

herumlaufen und herumliegen und nennt das hygienisch!

Daß unter solchen Verhältnissen Impferfolge ausbleiben,

ausbleiben müssen, muß doch ein Blinder mit dem Spazierstock

fühlen können. Dort, wo trotz günstiger Verhältnisse die Sache

nicht nach Wunsch geht, werden jetzt Versuche gemacht mit

dem Euman, dem Serum nach Grips.

Die ersten Impfungen von Kümmerlingen zeitigteu ganz

verblüffende Resultate. Tiere, die nach bisheriger Erfahrung

einfach wertlos waren, erholten sich in 14 Tagen bis 3 Wochen

so vollständig, daß sie von den gesunden Altersgenossen kaum

noch zu unterscheiden waren. Bewährt sich das Serum in

dieser Weise auch im großen, so hat uns Kollege Grips in

der Bekämpfung der Schweineseuche einen tüchtigen Ruck

vorwärts gebracht. Vielleicht bin ich jetzt berechtigt, den

Streit über den Erreger der Schweineseuche dahin zu schlichten:

Der Erreger der eigentlichen Schweineseuche ist und bleibt

der von Schütz und Löffler gefundene Bazillus.

Bei den durch dies Gürtelbakterium geschwächten Tieren

findet der Gripssche Bazillus ein günstiges Feld und erzeugt

ein Krankheitsbild, bei dem wir an den Lungen oft so wenig

Veränderungen vorfinden, bei denen aber der Tierkörper die

bekannten mißgestalteten Formen annimmt, welche Laien und

auch wohl Tierärzte veranlaßt haben, von einer Steifkrankheit

zu reden.

Diese Erklärung gibt für die Serumbekämpfung folgende

Fingerzeige: Beginnen muß dieselbe mit einer Injektion des

O.-W.-Serums innerhalb der ersten sieben Lebenstage. Führt

dies nicht zum Ziel, so muß eine Injektion von Euman folgen,

die eventuell noch wiederholt werden kann.

Ob eine kombinierte Impfung von O.-W.- und Gripsschem

Serum zu empfehlen ist und schneller zum Ziele führt, soll bei

nächster Gelegenheit von mir erprobt werden.

Hier sei es mir gestattet, noch eine Frage einzuschieben.

Seit zwei Jahrengilt ja bei uns der Lehrsatz, daß jede

Lungenentzündung bei Schweinen ohne Tuberkulose, ohne Wurm

pneumonie und ohne Eingußpnenmonie kurz gesprochen gleich

Schweineseuche ist!

Nun möchte ich mir die Frage erlauben:

„Gibt es einen Professor, eine Autorität, einen Autor oder

auch einen praktischen Tierarzt, der für alles das, was wir

nach obiger Erklärung als Schweineseuche anzusehen haben, mit

gutem Gewissen eine zehntägige Gewährfrist zu vertreten

wagt?“ Ich habe in hundert Fällen Ferkel im Alter von

 
5—8 Tagen offensichtlich erkrankt gesehen, und ich hatte nie

Grund, dieselben für intrauterin infiziert zu halten.

Ich habe vor 4 Jahren, als die Schweineseuche noch in alt

gewohnter Form auch bei älteren Tieren auftrat, gesehen, daß

solche ältere Tiere am siebenten Tage nach Einbringung ver

seuchter Tiere in den Stall schon offensichtlich erkrankt waren,

am achten Tage schon starben und eine typische Lungen- und

Brustfellentzündung zeigten.

Nun höre ich hier und da den Einwand, daß eine falsche

Gewährfrist nichts schadet, wenn sie nur die Zahl der Prozesse

vermindert.

Dem muß ich entgegenhalten, daß die Gewährfristen un

möglich geschafi‘en sind, damit der Richter mit tierärztlichem

Beistande unschuldigen Verkäufern das Fell über die Ohren

zieht! Ich bin der festen Überzeugung, daß bei der Schweine

seuche der Monatsferkel die Verhältnisse nicht anders liegen,

als bei der Brustseuche der Pferde. Ich habe mir noch ein

Musterattest aufgehoben, in dem es heißt: „Auf Grund wissen

schaftlicher Erfahrung und meiner eigenen, sehr umfangreichen

Beobachtungen beträgt die Inkubationszeit bei der Brustseuche

8-—-10 Tage.“ Ich habe dem entgegenhalten können, daß nach

den Lehrbüchern von Dieckerhoff und meinen Beobachtungen

die obenstehende gutachtliche Äußerung absolut falsch und un

richtig ist! Doch ich stehe weit davon ab, den Erfindern der

zehntägigen Gewährfrist bei der Schweineseuche einen Vorwurf

zu machen, weil sie die damals vorherrschende Ansicht zur

Geltung brachten.

Ich glaube aber, wir Männer der Praxis haben ein Recht

zu fordern, daß unsere Autoren, sobald sie den Irrtum ihrer

veralteten Ansicht erkennen, dann diesen Irrtum auch frank

und frei zugeben und eine Änderung der Gewährt‘rist in die

Wege leiten! Kommen die Absatzferkel auf den Wochenmarkt,

stehen sie hier in offenen Kisten 3—5 Stunden, nachdem sie

auf der Fahrt zu Markt schon gut vorbereitet sind, in zu

dichten oder zu kalten Wagen, müssen die kleinen, zarten

Tiere hungernd und durstend noch weitere Stunden auf einem

Hof stehen, dann wieder einen langen Rückmarsch durchmachen,

und geschieht dies alles im nassen Herbst- oder Frühjahrs- oder

kalten Winterwetter, so können solche Tiere am nächsten Tage

schon sehr viele Erscheinungen der Schweineseuche zeigen.

Es gibt ja weise Leute, die behaupten, daß Schweine und

Ferkel sich gar nicht erkälten können. Ich behaupte, daß

Ferkel, die zum ersten Male den warmen Stall unter obigen

Verhältnissen verlassen, sich erkälten und erkälten müssen.

Und unter solcher Hilfsursache können sie innerhalb 24 Stunden

alle Erscheinungen der Schweineseuche zeigen, obwohl sie

vorher weder krank, noch infiziert waren. Das ist die Praxis!

II. Impfungen bel Hundestaupe.

Die Staupe ist in der Stadt Hadersleben seit Jahren statio

när und fordert viele Opfer. Von der Firma Gans, Frankfurt a. M.

wurde mir bereitwilligst Staupe-Serum zur Verfügung gestellt,

was ich um so mehr begrüßte, als es mir bisher an irgend

einem wirksamen Mittel fehlte, abgesehen natürlich von Mitteln

gegen die verschiedenen Komplikationen.

Ich impfe seit einem Jahre gegen Staupe, und die bisherige

Zahl der Fälle, die mit Serum zu bekämpfen ich Gelegenheit

hatte, berechtigt mich selbstredend nicht zu einem definitiven

Urteil. Ich schließe mich auch gern der von anderer Seite in
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der B. T. W. geltend gemachten Auffassung an, daß man gerade

der Staupe gegenüber mit einem Urteil sehr vorsichtig sein muß.

Nun habe ich aber beobachten können, daß eine ganze

Anzahl junger Hunde, die bei den ersten Vorboten der Staupe

geimpft wurden, nach wenigen Tagen frisch und gesund waren

und bisher nicht mehr an der Seuche erkrankt sind. Bei stärker

erkrankten Tieren sah ich nach wenigen Tagen ganz auffallende

Besserung und baldige Heilung eintreten, wenn ich 10 ccm, bei

größeren Tieren 20 ccm einspritzte, und nur in einem Falle war

nach drei Tagen eine Wiederholung der Injektion nötig. Vor drei

Wochen impfte ich einen Jagdhund, der nach einer Krankheits

dauer von vier Wochen so elend war, daß der Besitzer schon

vorhatte, ihn töten zu lassen. Ich riet, nach drei Tagen dem

Hund noch eine Injektion geben zu lassen. Der Besitzer er

zählte mir aber nach einigen Tagen, daß der Hund wie umge

wandelt sei, derselbe habe jetzt sehr regen Appetit und zeige

den schwankenden Gang nur noch in sehr mildem Grade.

Auch den hiesigen Kollegen habe ich von dem Serum zu

Versuchszwecken überlassen. Dieselben berichteten mir, daß sie

in einzelnen Fällen keinen Erfolg, in anderen aber ganz auf

fallend schnelle Besserung und Heilung hätten beobachten

können. Impfgegner werden sagen, daß erst die große Zahl der

Injektionen ein sicheres Urteil gewähre, da es sich bei meinen

bisherigen Erfolgen um günstige Zufälle handeln

könne. Darauf muß ich erwidern, daß ja das gesteckte Ziel

erreicht ist, wenn die Serumeinspritzung genügt,

günstige Zufälle herbeizuführen!

Jedenfalls zwingen mich die bisherigen Beobachtungen mit

dem Staupe-Serum von Gans, die Impfungen fortzusetzen, und

berechtigen mich, dasselbe den Kollegen warm'dzu empfehlen

(d. h. ich will nicht damit sagen, daß es warm angewendet

werden muß).

III. Impfung gegen MIlzbrand nach Pasteur.

In einem Bestands von 42 Rindern starben in einigen

Wochen acht Stück an Milzbrand. Die Seuche trat in heftigster

Form auf; alle Tiere starben entweder schlagartig, oder nach

einer Krankheitsdauer von einer Stunde, oder wurden morgens

unerwartet tot im Stall gefunden.

Das Kreolin, das in früheren Fällen mit so viel Erfolg von

mir in Anwendung gebracht war, versagte hier vollkommen.

Die Verluste stellten sich ein mit Beginn der Rübenfütterung,

künstliche Futtermittel (Kuchen usw.) wurden nicht verabreicht.

Die Rüben waren gebaut auf einem frisch in Kultur genommenen

Stück Heideland, auf welchem in früheren Jahren zahlreiche

Tiere verscharrt waren, die angeblich dem Rauschbrand zum

Opfer gefallen waren; die Todesursache war aber nie amtlich

ermittelt werden.

Ich verbot vorläufig die weitere Verabreichung der ver

dächtigen Rüben und impfte dann die noch übrigen 34 Tiere

nach Pasteurscher Methode, die allerdings den Nachteil hat,

daß zwei Impfungen erforderlich sind.

Etwa 24 Stunden nach der ersten Impfung zeigte ein ein

jähriger Stier Fieber, Schüttelfrost und geringen Appetit; _er

war jedoch am nächsten Tage wieder vollkommen gesund.

Acht Tage nach der zweiten Impfung wurde dem Besitzer

die Fütterung mit Rüben wieder erlaubt. Verluste an Milzbrand

haben sich nicht wieder gezeigt.

 

IV. Impfung gegen Rauschbrand nach Themse.

Der Kreis Hadersleben verliert alljährlich 80 und mehr

Rinder an Rauschbrand. Weil dieser einmal im östlichen Teil

des Kreises nicht selten als Stallseuche auftritt, 4—6 und selbst

14 Tiere eines Bestandes in wenigen Wochen hinwegrafft, so

dann auf ganz bestimmten Weiden, sogenannten Marschbrand

Weiden, fast jährlich seinen Tribut fordert, so habe ich schon

vor vier Jahren mit der Schutzimpfung nach Thomas Versuche

begonnen. Die Impfung lä.ßt sich nicht allzuschwer ausführen,

es ist nur eine Impfung nötig und der Impfstoff hält sich lange

wirksam.

Ich führte die Impfung der Regel nach nur aus als so

genannte Notimpfung in den Beständen, in denen in kurzer Zeit

verschiedene Tiere der Seuche zum Opfer gefallen waren und

mithin auch weitere Verluste zu befürchten standen.

Ich habe im ganzen gegen 700 Tiere geimpft, im letzten

Jahre allein 364 Stück.

Einen Impfverlust hatte ich imtvorigen Jahr zu verzeiclmen,

der vielleicht darauf zurückzuführen ist, daß ich bei dem sehr

vollsäftigen Tiere mit sehr lockerer Haut zu nahe an der

Schwanzwurzel geimpft habe. Weitere Verluste habe ich nicht

gehabt und nie mehr ist ein geimpftes Rind später dem

Rauschbrand erlegen. Daß dies nicht allein als günstiger

Zufall gelten kann, ich vielmehr der Schutzimpfung einen er

heblichen Wert beimessen muß, dafür möchte ich einige Tat

sachen anführen. Während ohne Impfung in den mit Rausch

brand stark verseuchten Gehöften von Zeit zu Zeit neue Ver

luste zu verzeichnen waren, ist (abgesehen von dem einen

Impfverlust) mit der Schutz- oder Notimpfung die Seuche stets

kupiert worden. Fielen in geimpften Beständen neue Tiere an

Rauschbrand, so waren es in allen Fällen Tiere, die nicht ge

impft waren. Ob das lediglich günstige Zufälle waren, mögen

nachstehende Fälle erläutern:

1. Beim Landmann E. in S. waren im Herbst fünf Kälber

an Rauschbrand gestorben und zwar in einem kleinen Stall.

Die noch übrigen vier Tiere wurden geimpft und blieben

gesund. Als Mitte Mai zwei nicht geimpfte Kälber in denselben

Stall gebracht wurden, starb am dritten Tage eine derselben

an Rauschbrand.

2. Ein Besitzer H. in A. hatte von 30 Jungrindern in

3 Tagen 2 an Rauschbrand verloren auf einer Koppel, auf der

in früheren Jahren wiederholt Rinder plötzlich krepiert waren.

Ich impfte 27 Tiere, die ohne Nachteil den ganzen Sommer

über auf der Koppel gehalten wurden. Ein Kalb hatte sich

durch eine wilde Flucht der Impfung entzogen. Dies starb

3 Wochen später an Rauschbrand.

3. Dem Landmann H. in F. waren auf der Jungviehkoppel

7 Kälber in kurzer Zeit gefallen. Der Besitzer vermutete an

steckende Pneumonie, obwohl die Kälber schon ein Alter von

‘/-‚—1 Jahr hatten. Als ich dann hinzugezogen wurde und bei

dem letztkrepierten Tiere Rauschbrand feststellte, mußte ich die

noch vorhandenen 34 Kälber impfen. Weiteren Verlusten war

damit vorgebeugt.

4. Ein Landmann B. in S. verlor in einer Nacht 2 Kälber

auf der Hofstelle an Rauschbrand. Ich impfte die noch übrigen

9 Kälber. Zwei Monate hat der Besitzer das beste von diesem

jede Nacht auf der Stelle getütert gehalten, auf der die beiden

krepierten Tiere gefallen und seziert waren. Als das Kalb

dennoch gesund blieb, gestand mir der Besitzer leuchtenden
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Auges: „Nun bin ich von dem Wert der R’auschbrand-Impfungen

überzeugt.“ Ähnliche Fälle könnte ich mehr anführen, doch

würde das über den Rahmen meiner Arbeit hinausgehen.

Mögen obige Mitteilungen auch nicht hinreichen, die Impf

frage beim Rauschbrand als erledigt und entschieden zu be

trachten, so sind doch diese so sehr günstigen Ergebnisse dazu

angetan, mich zu einem Anhänger der Thomasschen Impfung

zu machen und mich zu zwingen, die Versuche mit dieser

Impfung, für die der Herr Minister für Landwirtschaft, Domänen

und Forsten bereitwilligst eine Beihilfe gewährt, bei jeder

passenden Gelegenheit fortzusetzen!

Ich habe meine Beobachtung in der Praxis veröffentlicht,

um den Impfungen auf den verschiedensten Gebieten neue

Freunde zu gewinnen. Gibt die Wissenschaft, geben die Serum

Institute uns neue Mittel an die Hand, so ist es die Pflicht

des Praktikers, dieselben zu probieren. Erst die große Summe

der praktischen Erfahrungen kann ein entscheidendes Urteil über

Wert oder Unwert der einzelnen Impfmethoden und Impfstoffe

fällen. Erfahrungen sammelt aber nicht der Zweifler, der sich

abseits vom Wege hält, sondern der Optimist, der bereit ist,

Mühe und auch Geldopfer nicht scheuend, sein Wissen und

Können dem Dienst der Allgemeinheit zu widmen.

So mancher Landwirt lebt ja noch in dem Wahne, daß die

Viehseuchen nur geschaffen sind zum Wohle der Kreistieritrzte,

zum Weh der Landwirtschaft, die mit den vielen Gesetzen

gestraft wird.

Da wollen wir denn durch die Tat beweisen, daß unsere

Losung nicht lautet: * herrschen, um zu genießen, — sondern

-‚- arbeiten, um zu fördern! —

Mögenneue Ziele, neue Ideale dem tierärztlichen Stande

gegeben werden. Unsere wichtigste Aufgabe ist und bleibt die

Förderung der Landwirtschaft und damit die Förderung des

Allgemeinwohls.

Zahnteratom in den _Kieferhöhlen des Schweines.

Von Tierarzt Schultze-Storkow (Mark).

Am 26. September v. J. wurde ich von dem Besitzer S.

aus St. gebeten, sein Schwein zu behandeln, da es ein Nasen

leiden habe.

‘Vorbericht: Vor etwa drei Wochen wurde von S. be

merkt, daß sein Schwein unter eigentümlichen schniefenden

Geräuschen atme. Da sich sonst keine Krankheitssymptome

zeigten und der Appetit des Tieres ein sehr guter war, so legte

er diesen Erscheinungen keine Bedeutung bei. Allmählich nahm

jedoch die Atembeschwerde zu, das Tier verlor seine frühere

Freßlust und magerte ab. Diese Umstände bestimmten den

Besitzer, tierärztlichen Rat zu holen.

Klinischer Befund: Weibliches Schwein, ca. elf Monate

alt, von immerhin noch gutem Nährzustande und kräftiger

Konstitution. Es befindet sich in einem gegen Zugluft ge

schützten, warmen, hellen Stall. Schon in der Ruhe fällt das

schniefende, sichtlich angestrengte Atmen auf; wird das Tier

aufgescheucht und einige Minuten in Bewegung erhalten, so

bricht es unter den Erscheinungen höchster Atemnot zusammen

und ringt unter Zuhilfenahme aller accessorischen Atmungs

muskeln nach Luft, wobei das Sclmiefen sehr stark hervortritt.

Husten besteht nicht. Die Körpertemperatur ist normal. Die

Untersuchung des Kehlkopfes und der Luftröhre — soweit diese

 

 

möglich ist e- ergibt nichts, was als Ursache für die Dyspnoö

in Frage kommen könnte; dagegen zeigt sich am Angesichtsteil

des Kopfes eine erhebliche Abweichung von der Norm. Die

beiden Oberkiefergegenden sind beulenförmig aufgetrieben. Die

Haut, die über der Schwellung verschiebbar ist, zeigt keine

pathologische Dickenzunahme. Die Konsistenz der Auftreibung

  

Fig. 1.

ist eine derbe, die Perkussion ergibt einen dumpfen Schall, ohne

daß dabei Schmerzerscheinungen ausgelöst werden. Nasenausfluß

besteht nicht, die Rüsselscheibe ist feucht und kalt. Beim Um

fassen des Nasenrückens entsteht das Gefühl, als ob die Luft

bei der Nasenpassage einen Engpaß zu überwinden habe.

Ich stellte 'die Diagnose: Tumor in den Oberkieferhöhlen

und riet zu einer diagnostischen Operation. Der Besitzer zog

jedoch die Schlachtung vor.

Pathologische Anatomie: Die normal eingedrückten

Oberkieferbeine sind hier in ihrem ganzen Umfange stark aus

  

Fz'g. 2.

gebuchtet. Die Ausbuchtmg nimmt von vorn nach hinten an

Umfang zu. Dabei sind die Oberkiefer elastisch, geben auf

Druck nach und lassen sich leicht mit dem Messer durch

schneiden. Der von mir zum Zwecke einer sauberen Präparation

vorgenommene Versuch, das Periost vom Knochen zu entfernen,

mußte unterlassen werden, weil sich mit dem Periost zugleich

diepapierdünne Knochensubstanz abhob. An den Nasenbeinen

und dem Gaumen sind keine Formverttnderungen nachzuweisen.

Die Zerlegung des Kopfes in Querschnitte — soweit Nasen- und
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Kieferhöhlen in Betracht kommen — konnte ohne Mühe mit

einem einfachen Fleischbeschaumesser vorgenommen werden, nur

mnßte bei der Durchtrennung der Nasenbeine und des knöchernen

Gaumens mit einem leichten Hammerschlage nachgeholfen werden.

Die bei normalen Verhältnissen recht kleinen Sinus maxillares

sind in ihrer ganzen Ausdehnung gewaltig erweitert und mit

einem grauweißen, etwas rötlich angehauchten, ziemlich derben,

soliden Gewebe ausgefüllt. Die so auseinander

getriebenen knöchernen Sinuswände sind durch

Druckatrophie papierdiinn geworden. Infolge

der Ausdehnung der Sinus nach innen ist der

Nasenraum verengt. Diese Kompressions

stenose erreicht schädelwärts etwa in der

Gegend des I. Molaren einen solchen Grad, daß

es kaum zu verstehen ist, wie das Schwein

noch durch die Nase atmen konnte.

  

Diese Verhältnisse lassen die beigegebenen Abbildungen’

erkennen:

Fig. I ist die rechte Hälfte eines Querschnittes, der zwischen

P, und M, angelegt ist, von hinten gesehen. Der Zahn (l) ist

P, (Milchzahn). Der Ersatzzahn Pl (= 5) ist durch den Tumor

stark in die Höhe gedrückt werden. Die Abbildung zeigt ihn

im Längsschnitt, 2 = der knöcherne Gaumen, 3 = die durch

den Tumor gewaltig ausgedehnte Oberkieferhöhle. Der Tumor

selbst ist rot umrandet; 4 = das Septum nasale, 6 = die

Conchae nasales. Die Nasenhöhle ist fast vollständig zusammen

gedrückt.

Der vordere Teil der Naseuhöhle ist bei weitem nicht in

dem Maße verengt, wie Figur II zeigt. Wenn auch hier die

Highmors-Höhle erheblich durch die Geschwulstmassw ans

gebuchtet und schwere Druckatrophie ihrer*\\'ände eingetreten

ist (2), so ist doch hier das Lnmen der Nasenhöhle (3) für die

Inspiration noch ausreichend.

Bei der angegebenen Zerlegung des Kopfes stieß ich nun —

etwa in der Höhe des M, — mit dem Messer in jeder Kiefer

höhle und fast an der nämlichen Stelle auf einen harten Körper.

Beide Gebilde, von denen das eine etwas vergrößert in Fig. III

aufgezeichnet ist, stellen glanzlose, weiße, stark zerklüftete

Dentinschalen dar. Jedes Zahngebilde enthält sechs tiefe Höh

lungen, in welche ebensoviele lebhaft rot gefärbte Zapfen der

Pulpa hineingreifen. Die Zähne selbst sind von einer grauen,

glänzenden gelatinösen Masse umgeben. Von oben gesehen

gleichen die Gebilde den aneiuandergelegten Kronen zweier

Molaren, nur sind die sonst so schön abgerundeten Kronenhügel

in mehr oder weniger hohe und scharfe Spitzen ausgezogen.

Außer diesen beiden Odonto'1'den konnte ich nichts zahnähnliches

im ganzen Tumor nachweisen. Bei der weiteren Sektion des

Kopfes, insbesondere des Siebbeins, zeigten sich keine Ab

weichungen von der Norm. Es handelt sich demnach im vor

liegenden Falle um ein verhältnismäßig seltenes Zahnteratom

in den Kieferhöhlen, durch welches eine schwere Stenose der

Nasenhöhle hervorgerufen ist.

25proz. lodipin Merck.

Beobachtung von F. Roemer-Glatz.

In verschiedenen Fällen habe ich in schwerer Druse und

Pneumonie bei Pferden 25proz. Jodipiu Merck subkutan mit

gutem Heilerfolge angewandt, wobei ich zu der Überzeugung

 
gekommen bin, daß der Krankheitsverlauf abgekürzt und Kom

plikationen vermieden werden sind.

Jedoch schrecken mich die beobachteten unangenehmen

Nebenerscheinungen ab, das Mittel auch bei leichteren Krank

heitställen anzuwenden.

Ich beobachtete umfangreiche entzündliche Schwellungen,

die vom Halse bis an die Unterbrust reichten, heiß und schmerz

haft waren (ohne bei Druck Fingereindrücke zu hinterlassen),

und schließlich mit Muskelabszessen nach mitunter vier Wochen

endeten.

Aus diesem Grunde werde ich in Zukunft das Mittel sub

kutan nur noch bei Patienten anwenden, wo nichts mehr zu

verlieren ist, also in ganz schweren Fällen (Todeskandidaten)

und bei wertvollen Tieren. Auch empfehle ich dringend, die

Besitzer vorher auf die event. zu erwartenden Nebenwirkungen

und den relativ hohen Preis aufmerksam zu machen.

(100,0 Jodipin 25 Proz. kosten im Großdrogenhandel 5 M.)

Ich betone ausdrücklich, daß ich die Dosierung (50,0 pro

dosi, alle zwei Tage zu wiederholen, bis zu 200,0!) nach

Literaturangaben vorschriftsmäßig, und die Injektion selbst

mittelst Bengenscher 50 g-Spritze lege artis einwandfrei aus

geführt habe.

Sollten andere Kollegen mit dem 25proz. Jodipin, subkutan

50,0 weise pro die angewandt, ähnliche Erfahrungen gemacht

haben,‘ so bitte ich sie im Allgemeininteresse der praktizierenden

Tierärzte um Veröffentlichung.

Referate

Die antituberkulöse Vaccinatlon der Rinder nach der

von Behringschen Methode.

Von Professor Vallt‘sc.

(Freue mediale)

In Nr. 11 dieser Zeitschrift. vom 15. März 1906 findet sich

ein Referat über die Impfversuche, die Professor Vallee in

Alfort in Melun mit dem Bovovaccin Behring angestellt und

die er im Recueil d'Alfort vom 15. Dezember 1905 bekannt ge

geben hat. Die Schlnßsätze des Referats lauten:

Diese Versuche legen klar, daß es in der Tat möglich ist,

jungen Rindern eine starke Widerstandsfähigkeit gegen die

Tuberkulose beizubringen. Wie lange die Immunität dauert,

wird sich aus den späteren Beobachtungen, die der Verfasser

anstellt, ergeben.

Valleäe hat nun in der Presse mädicale seine weiteren

Beobachtungen in der Sache veröffentlicht.

Seit den Versuchen von Melun war er in der Lage fest

zustellen, daß das Bovovaccin ein Produkt ist, das nicht immer

die gleiche Virulenz für das Meerschweinchen hat, es müssen

infolgedessen seine Wirkungen auf das Rind auch nicht immer

die gleichen sein.

Um bei den bovovaccinierten Kälbern die Widerstands

fähigkeit gegen eine tnberkulöse Infektion festzustellen, sind,

wie im obigen Referat schon mitgeteilt, fünfzehn der Versuchs

tiere drei Monate nach der Impfung verschiedenen Kontroll

versuchen ausgesetzt werden.

Davon sind zwei der geimpften nebst zwei nicht geimpften

Kontrolltieren mit Rindern zusammengestellt werden, die an

offener Tuberkulose litten. Sechs der Geimpften und sechs

Kontrolltieren sind 4 mgr eines sehr virulenten Rinderbazillen

I0
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stammes intravenös, und sieben der geimpften und sieben

Kontrollkälbern virulente Organteile vom Rind unter die Haut

beigebracht worden.

170 Tage nach der Probeinfektion war das Resultat für

jede dieser Abteilungen folgendes:

In der Abteilung der subkutan mit tnberkulösem Organ

material cingeimpften hatten

1. Die sieben Kontrollkälber und eines der Geimpften harte

Tuberkel in der Bugdrüse.

2. Fünf Kontrolltiere eine Ausbreitung der Infektion in die

Lungen, während bei allen Geimpften dies Organ frei war.

In der in die Jugularis mit einer Bazillenkultur geimpften

Abteilung sind

1. drei der sechs Kontrolltiere 29—34 Tage nach der

Impfung an einer ausgebreiteten Miliartuberkulose verendet,

2. fand sich bei den drei überlebenden Kontrolltieren, die

in einem herabgekommenen Zustande geschlachtet werden waren,

generalisierte Tuberkulose vor,

3. zeigten sich bei der Schlachtung der Geimpften, die ganz

gesund geblieben waren und auch im ersten Monat nach der

Probeinfektion nie Fieber gezeigt hatten, bei zweien zwei bis

vier sehr kleine Tuberkel in den Bronchiallymphdriisen. Bei

allen war das Lungenparenchym frei von Tuberkulose.

In der einer ansteckenden Kohabitation ausgesetzten Ab

teilung sind

1. bei den Geimptten, die infolgedessen nicht geschlachtet

wurden, ganz unbedeutende Reaktionen auf Tuberkulin einge

treten und

2. bei den Kontrolltieren sehr starke Reaktionen auf das

Tuberkulin, und fanden sich bei ihrer Schlachtung schwere tuber

kulöse Läsioneh der Bauchein%tiweide und der Lungen vor.

Diese klinischen Resultate insgesamt genommen sind

ziemlich zufriedenstellend, doch ist ihre Tragweite dadurch

etwas heruntergestimmt, daß die Verimpfung von ganz gesund

scheinenden Luftröhren-Bronchialdriisen der Geimpften auf Meer

schweinchen bei 9 von 13 sich als positiv erwies.

Nichtsdestoweniger ist aus den beobachteten Tatsachen der

Schluß zu ziehen:

l. Die Bovovaccination ermöglicht den Rindern, wenigstens

während einigen Monaten, einer natürlichen Ansteckung durch

Kohabitation mit infizierten Tieren zu widerstehen.

2. Die Behringsche Methode erteilt gegen die schärfsten

experimentalen Ansteckungsversuche eine wahrhaft bedeutende

Widerstandsfähigkeit.

Vier von den in Melun bovovaccinierten Kälbern und die zwei,

welche nach der Bovovaccination der infektiösen Kohabitation

widerstanden hatten, sind im Laboratorium des Verfassers in

Alfort zurückgehalten worden, um die Dauer der ihnen bei

gebrachten Immunität zu studieren. Die zwei letzteren, die

schon einer sechsmonatlicheu infektiösen Kohabitation mit Erfolg

Widerstand geleistet hatten, sind einer solchen noch einmal sechs

Monate ausgesetzt und imverflossenenJuli geschlachtet worden, und

siehe da, beide hatten tuberkulöse Läsionen neueren Ursprungs in

sich, die bei dem einen auf die linke Rachen- und die benach

barten Lymphdriisen beschränkt waren, bei dem andern auf die

Mesenteriallymphdrüsen und auf die Lunge sich ausgedehnt

hatten. Dieser Mißerfolg ist nur aus der Insuffizienz der Energie

oder der Dauer der erteilten Widerstandsfähigkeit zu erklären,

was durch folgenden Versuch noch näher beleuchtet wird

 

Zwei von den vier, um an ihnen die Dauer der Immunität

zu prüfen, ausgeschiedenen, von denen im früheren Referat die

Rede war, sind 13 Monate nach der zweiten Bovovaccination

durch intravenöse Einimpfung von 2 mg virulenter Rinder

bazillen — d. i. die halbe Dosis der damals nach drei Monaten

eingeimpften und gut vertragenen — auf die Probe gestellt

worden. Eines davon ist 50 Tage nach dem Versuch an akuter

Miliartuberkulose eingegangen. Es ist damit erwiesen, daß bei

einzelnen Rindern die durch die Bovovaccination beigebrachte

Immunität sich ziemlich schnell verliert und einige Monate nicht

überdauert. Verfasser hält noch zwei der geimpften Tiere in

Alfort zurück, um später noch mit ihnen Versuche anzustellen.

Aus diesen und anderen Versuchen, die mit der Behring

schen Methode angestellt jworden sind, geht hervor, daß dem

Rind eine experimental wohl ausgeprägte Widerstandsfähigkeit

gegen eine tuberkulöse Infektion beigebracht werden kann, daß

aber ein Erfolg für die Praxis noch nicht gezeitigt ist. Die

Forschungen von Behrings und die neueren Arbeiten von Calmette

und Gudrin und von Roux und Vall<äe über die Vaccination

auf dem Verdauungswege kennzeichnen eine neue Etappe zu

der so heiß ersehnten Lösung der Aufgabe über die Immuni

sation gegen die Tuberkulose. Helfer.

Der klinische Wert des Formaldehyds und seiner

Verbindungen.

Von Prof. Dr. Gmeiner.

(Aus der medizinischen Veterinärklinik der Universität Gießen.)

(Deutsche 'l‘lsrärztliche Wochenschrift 1907, Nr. 9, 10 und 11.)

Bei der Bekämpfung der bakteriellen Erkrankungen der

Harnorgane des Menschen haben in neuerer Zeit einige Formalin

verbindungen erfolgreiche Verwendung gefunden. Die wichtigsten

davon sind Urotropiu, Zitarin, Helmitol, Hetralin. Ihre Wirkung

beruht ausschließlich darin, daß sie dem Harn, dem sie nach

der Aufnahme per os zugeführt werden, die Eigenschaft ver

leihen, entwicklungshemmend auf Bakterien zu wirken. Das

Formaldehyd spaltet sich entweder im Blute oder erst in den

Glomerulis ab. Mit diesen Präparaten, deren chemische Zu

sammensetzung des näheren beleuchtet wird, hat Gm. Versuche

angestellt und kommt zu dem Schluß: ‘

1. Neben dem Urotropin eignet sich das Helmitol bei

Nephritis, Pyelitis und Cystitis als Harndesinfiziens. Sein Wert

ist im weiteren in der diuretischen Anregung zu suchen, wes

halb es gerade bei solchen Afl‘ektionen zu bevorzugen sein

dürfte, welche mit einer Schädigung der Niere einhergehen.

2. Das Hetralin hat sich als Ersatzmittel des Urotropins

gut bewährt. Speziell bei mit stark ammoniakalischer Harn

gärung einhergehender Cystitis sind günstige Resultate erzielt

worden. Seiner ausgedehnten Anwendung beim Pferde steht

nur der hohe Preis entgegen, was auch vom Helmitol gilt.

3. Daher ist es empfehlenswert, beim Hunde vom Hetralin

eventuell vom Helmitol, beim Pferde vom Urotropin Gebrauch

zu machen.

4. Die Dosis des Hetralins und Helmitols beträgt bei

kleinen Hunden dreimal täglich je 1 g, bei großen Hunden

dreimal täglich 1,5 bis 2,0 g; diejenigen des Urotropins bei

Pferden dreimal täglich 6 bis 8 bis 10 g. Die Darreichung

erfolgt am besten in Milch oder im Träukwasser oder im Kleien

schlapp bzw. im Futter; nur Helmitol gebe man nicht in Milch.

5. Die Cystitis der Haustiere stellt eine polymikrobische

Infektion dar. Die Bakteriurie gibt sich vielfach schon im un
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gefärbten Präparate kund. Klinisch lassen sich regelmäßig

Primärafi‘ekte nachweisen, welche für die Annahme sprechen,

daß es der hämatogene Infektionsmodus ist, welcher genetisch

eine Rolle spielt. Rdr.

Mitteilungen aus der chirurgischen Klinik der Reichs

tierarzneischnle in Utrecht.

Von Prof. W. C. Schimmel in Utrecht.

(Österr. Monatsschrift 1907.)

l. ‚Partielle Kieferfraktur mit Komplikationen

stellte sich bei einem belgischen Pferd ein, welches fünf Wochen

vorher von einem Pferde einen Schlag gegen den rechten

Hinterkiefer in der Gegend des dritten und zweiten Prämolar

zahnes bekommen hatte. Eine starke Schwellung verhinderte

das Tier, festes Futter aufzunehmen. Zwei Fistelöfl‘nungen

wurden festgestellt, aus denen Knochensplitter entfernt werden

mnßten; Prämolar III und II wurden extrahiert. Nachdem noch

mehrfach aus den Fisteln Knochenstückchen entfernt worden

waren, trat schneller als vermutet werden konnte, Ausfüllung

der Alveolen mit Granulationsygewebe und Heilung ein.

2. Podotrocblitis chronica beider Vorderfüße wurde

als Ursache eines sehr beschränkten Ganges der Vorderbeine

eines Pferdes erkannt. Der Patient zeigte allerdings bei der

Untersuchung mit der Visitierzange keine Reaktion. Die

Muskeln der Verband waren stark atrophiert. Alles schien zu

nächst darauf hinzuweisen, daß die steife Bewegung die Folge

von chronischem Muskelrheumatismus war. Eine siebentägige

Schwitzkur brachte keinen Erfolg. — Beiderseitige Cocain

infiltration der M. volares ließ den steifen Gang flotter, freier

Bewegung Platz machen. Die Neurektomie machte das Tier

wieder gebrauchsfähig.

3. Obturation der hinteren Aorta bei einem Pferde

wurde als Wahrscheinlichkeitsdiagnose in einem Falle von

eigentümlicher Kreuzschwiiche gestellt. Im Trab trat bisweilen

diese Schwäche derart auf, daß Patient schließlich zusammen

brach, ohne daß sich die Bewegungsstörung sicher periodisch

hervorrufen ließ. Innerhalb einiger Wochen verschlimmerte sich

das Leiden derart, daß das Tier schon nach einigen Minuten

Trab die Hinterfüße nicht mehr bewegen konnte, sie wurden

nachgeschleift. Bei der rektalen Untersuchung war an der

rechten Art. iliaca eine verhärtete Stelle, ein Knick, zu kon

statieren. Die Aorta war handbreit vor der Verzweigung etwas

rigid; beim Anfühlen konnte man an ringförmige Verhärtungen

denken; die Pulswelle war gut fühlbar. Es wurde bezüglich

der Ursache der schweren Krankheitserscheinungen an eine

weit vorn in der Aorta sich befindende Obstruktion gedacht‚

einen die Aorta zum Teil verstopfenden Thrombus. (Der Beweis

konnte nicht erbracht werden, da der Besitzer die Tötung nicht

wünschte.) Richt er. '

Beitrag'zur Kenntnis der Eiterungsprozesse bei unseren

Haustieren.

Von Distriktstierarzt Dr. M. K re ut z e r, Altomünster.

(\Vuchenschrlft für Tierheilkunde u. Viehzucht, 50. Jahrg., Nr. 47.)

K. hat es sich in vorstehender Publikation zur Aufgabe

gestellt, die Lücke, welche hinsichtlich der bei unseren Haus

tieren vorkommenden Eiterbakterien besteht, möglichst ausfüllen

zu helfen. Über das Zustandekommen der Eiterung äußert er

sich wie folgt: „Die Eiterbakterien irritieren durch ihr massen

haftes Vorkommen als fremde Körper das Gewebe, locken dadurc

 

und durch die in ihren Leibern enthaltenen Proteine die Leuko

zyten an (chemotaktische Wirkung) und erzeugen durch diese

zellige Infiltration eine echte Entzündung. Die von den Eiter

bakterien produzierten Toxine und Fermente bewirken durch

Lähmung ein Zerfallen der Leukozyten ——- dadurch deren Riick

wanderung unmöglich machend — stören und hindern die Fibrin

bildung und peptonisieren alles Eiweiß des Gewebes.“ Insgesamt

untersuchte K. 187 eitrige Prozesse; der Bakteriennachweis

erfolgte teils durch Kultur teils durch Färbung. In sechs Tabellen

sind die Bakterienfunde zahlenmäßig festgelegt. Das Ergebnis

der Untersuchungen ist nun folgendes: Beim Pferd ist in den

weitaus meisten Fällen der Eiterungsprozesse der Staphylococcus

pyogenes aureus und Staphylococcus pyogenes albus anzutreffen.

Beim Rind sind am häufigsten mehrere Eiterbakterien gleich

zeitig im Eiter zu finden (Mischinfektion); vorherrschend ist

der Streptococcus pyogenes. Die meisten eitrigen Prozesse des

Hundes und der Katze verursacht der Staphylococcus pyogen<äs

aureus. Beim Schwein stellt der Staphylococcus pyogenes

aureus ebenfalls das häufigste kausale Moment der Eiterungen

dar. In den Eiterherden des Schafes ist am häufigsten der

Staphylococcus pyogenes aufzufinden. J. Schmidt.

Leiomyom des Jejunums bei einem Hunde.

Von Dr. Ernst Paukul, Privatdozent in Jurgew (Dorpat).

(Archiv für wissenschaftliche und praktische 'l‘iorlwilkunde, 38. ßd., l. u 2. Heft.)

Bei einem jungen Dachshund, der unter den Erscheinungen

andauernden‘ Erbrechens erkrankt und schließlich an Kachexie

verendet war, fand P. am Anfangsteil des Jejunums einen apfel

großen Tumor. Letzterer sitzt auf der I)arrnwand gegenüber

der Übergangsstelle der Mesenterialbliitter in die Darmserosa

und ragt in die Bauchhöhle hinein; seine Form ist rundlich

oval, Konsistenz elastisch, Oberfläche leicht höckerig, von der

unveränderten Serosa überzogen. Nach Eröffnung des Jejunums

findet man ungefähr in der Mitte des den Tumor tragenden

Darmwandstiickes eine trichterförmige, divertikelartige 'Erwei

terung des Darmes von 10><13 mm Durchmesser und 1 cm

Tiefe, die in die Geschwulst eindringt. Die Schleimhaut setzt

sich ohne Unterbrechung auf die basale Fläche des Tumors fort.

Eine Grenze zwischen der Darm-Muskelschicht und der Ge

schwulstmasse ist nicht wahrzunehmen. Auf der Schnittfläche

zeigt der Tumor einen länglichen, mit trüber, rötlicher Flüssigkeit

gefüllten Hohlraum.

Behufs genauer Untersuchung wurde die Geschwulst in

Sublimat gehärtet und teils mit Hämatoxylin-Eosin, teils mit

der von Mallory für das zentrale Nervensystem empfohlenen,

nach Ribbert modifizierten Methode behandelt. Hierbei ergab

sich, daß im vorliegenden Fall eine glatte Muskelgeschwulst

(Leyoma wolle) den Tumor bildete, und daß dieser aus der

äußeren Ringschicht der Dammuskulatur heransgewachsen war.

Unter Bezugnahme auf die in der medizinischen und tierärzt

lichen Literatur erwähnten Fälle spricht sich P. dahin aus, daß

Myome sich aus vorhandenen Muskelelementen des Uterus, Darm

kanals, Haut und nicht aus der llluskularis der Gefäßwände

bilden. J. Schmidt.

Echinococcus veterinorum cysts in the horse.

Von Henry B. Eve.

(Ths vetcrlnary Record Nr. 966.)

Über das Vorkommen von Echinococcen bei einem Pferde

weiß der Verfasser folgendes zu berichten:
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Ein Pferd, welches längere Zeit erfolglos auf chronische

Kolik behandelt worden war, zeigte folgende Symptome: All

gemeine Mattigkeit, Freßunlust, Abmagerung, Husten, zeitweise

Muskelzittern, leichte Schwellung über den Rippen an der linken

Seite und Ödeme an allen vier Beinen. Puls schwach, aus

setzend, Herztätigkeit fliegend, deutlicher Venenpuls beim

ruhenden Tiere. Bei der Bewegung zeigte der Patient Atem

beschwerden und hustete unter Flankenschlagen. Temperatur

normal, zeitweise subnormal. Der Harn wurde spärlich aus

geschieden und war albuminös. Sobald Kolikschmerzen sich

zeigten, war der Harnabsatz ganz unterdrückt. Verstopfung

wechselte mit Durchfall ab, die Fäkalien waren meistens dünn

flüssig und ‚von durchdringendem Geruch. Daraufhin wurde die

Diagnose gestellt: Periearditis und chronische Nephritis, wahr

scheinlich tuberkulösen Ursprungs, daneben pulmonales Emphysem

als Komplikation. Die Tuberkulinprobe fiel negativ aus. Da

die weitere Behandlung ohne Erfolg blieb, wurde das Pferd

getötet. Bei der Sektion stellte sich heraus, daß die Lunge

und Leber mit zahlreichen Blasen des Echinococcus veterinorum

übersät waren. In der Lunge bestand außerdem deutliches

Emphysem. Die Leber war außerordentlich vergrößert und

besonders stark mit Blasenwürmern durchsetzt. Das Herz war

etwas hypertrophisch und zeigte die Veränderungen einer schon

längere Zeit bestehenden Perikarditis, während die Nieren mit

chronischer, parenchimatöser Nephritis behaftet waren. Tr.

Wocheniibersicht über die medizinische Literatur.

Von Dr. P. Nil-Charlottenburg,

Königlicher Kreistierarzt.

Fortschritte der .lbrlixin Nr. 5.

Behandlung der Krampfadern, durch eine Anastomose zwischen

Vena saphena und Vena femoralis; von Pierre Delbet.

(Progr. med. Nr. 51.) — Delbet sieht die Hauptursache von

Krampfadern in dem Versagen dergVenenklappen, und er strebt

deshalb danach, die zumeist befallene Vene saphena durch eine

Anastomose mit der Vene femoralis zu entlasten. In 8 Fällen

hatte D. ausgezeichnete Resultate.

Konservierung von Chloroform; von P. Breteau und P. Woog.

(Acadömie des Sciences, 24. Dezember 1906.) — Chloroform läßt

sich sogar in ungefärbten Flaschen, außer durch einen Zusatz

von Alkohol, durch Zusatz von Terpentin, Menthol, Guaiakol,

Thymol, etwa 2—4: 1000, konservieren. Man erkennt am

sichersten eine Alteration des Chloroforms darin, daß man ein

leicht mit Kongorot gefärbtes Stückchen Hollundermark in die

Chloroformflasche hineinwirft. Wenn sich eine Spur von Säure

gebildet hat, so wird das Stückchen Mark blau.

Dieselbe Zeitschrift Nr. 6.

Wanderniere und chronische Appendizitls bei Frauen; von

W. P. Man tun. (The Americ. of urol. Nr. 14, 1906.) —— Manton

will nachweisen, daß bei Frauen die lose Niere eine häufige

Ursache der Appendizitis darstellt. So wurde bei 208 Patientinnen

chronische Appendizitis sicher nachgewiesen, bei 123 waren

lose Niere und Appendizitis vereinigt. Verfasser führt die Ent

stehung der Appendizitis in diesen Fällen auf die Zirkulations

störungen zurück, welche durch die lose Niere im Organismus

hervorgebracht wurde.

Illünchener Medixinische Wochenschrift Nr. 8

Die spezifische Löslichkeit und ihre Anwendung bei der

forensischen Blutuntersuchung; von Dr. Dehne. — Verfasser kommt

auf Grund seiner Ausführungen zu folgenden Resultaten: Als

 
spezifische Löslichkeit bezeichne ich die mit den Hemmungs

phänomen zusammenhängende, zuerst von L. Michaelis ent

deckte Tatsache, daß spezifische Triibnngen und Niederschläge

im Überschusse des homologen, unverdünnten Serums löslich

sind. Die Anwendung dieser Probe bei positivem Ausfalls der

Uhlenhuthschen Reaktion ist geeignet, diesem Verfahren in

der forensischen Praxis größere Beweiskraft zu verleihen. Auch

bei sehr geringen Blutspuren kann mit Hilfe der spezifischen

Löslichkeit entschieden werden, von welcher Tierart das Blut

stammt. Trübnngen in einem heterologen Serum sind nur im

Überschusse desselben heterologen und des homologen Serums

löslich, nicht aber in einem anderen heterologen.

Beitrag zur Frage der Aniltoxinbehandlung des Tetanus; von

Primararzt Dr. Karl Urban in Linz a. D. — Verfasser hat

einen 40jährigen Mann, welcher sich mit Tetanus infiziert hatte,

mit Antitoxin behandelt und nach dieser Behandlung eigentlich

eine zunehmende Verschlimmerung und schließlich den Tod ein

treten sehen. Er ist daher kein Anhänger der antitoxischen

Behandlung. Er kommt zu dem Schlußsatz, daß derartige Er

fahrungen nicht für die vielfach behauptete Unschädlichkeit des

Antitoxins sprechen und daß, als Vorbeugung Antitoxin zu

geben, sehr gewagt erscheint.

Die Entwicklung der Streptococcen von F. W. Andrewes.

(Lancet, 24. November 1905.) — Verfasser hat das Studium

der Streptococcen betrieben und ist zu‚der Überzeugung ge

kommen, daß derMensch sechs Arten von Streptococcen beherbergt.

Die Streptococcen finden sich am häufigsten im Darmkanal des

Menschen und der Tiere, auch in der Mundhöhle. Sie gedeihen

am besten in Körpertemperatur, sind aber außerordentlich wider

standsfähig gegen Austrocknung.

Experimentelle Trypsnosomenstudlen von Prof. Ehrlich. — In

der Sitzung der Berliner Medizinischen Gesellschaft vom

14. Februar 1904 sprach Ehrlich über die Schlafkrankheit.

Verfasser gibt zunächst an, welche Steife er versucht hat gegen

die ‘Tierprotozoen; aber unter Hunderten von Mitteln fand er

zunächst eins, das auf die Trypanosomen wirkte; dieses war

das Trypanrot. Wenn man dieses einen Tag nach der Infektion

mit Naganatrypanosomen Mäusen injiziert, so verschwanden in

der Mehrzahl der Fälle die Parasiten und es trat eine dauernde

Heilung ein. Wenn sich einzelne Exemplare von Trypanosomen

der Einwirkung des Mittels entziehen, so kommt es nach 20 bis

30 Tagen zum Rezidiv und Tod. Gegen Tr. Brucei war dieses

Verfahren erfolglos. Laveran konnte durch Kombination von

Trypanrot mit arseniger Säure auch gegen diese Parasiten Er

folge erzielen. So kommen auch bei der Schlafkrankheit atoxyl

feste Stämme von Parasiten vor. Im übrigen jedoch empfiehlt

sich eine kombinierte Therapie bei dieser Krankheit.

Deu"sche Medizinische lVoc/renschrift Nr. 8.

Über die Wirkung des Aioxyls bei afrikanischen Rileld'eiitleber;

von A. Breinl und A. Kinghorn. — Verfasser berichtet über

mehrere Fälle von Spirochaete Duttoni des afrikanischen Rück

fallfiebers, welche diese Krankheit während des Arbeitens im

Laboratorium akquiriert hatten. Zwei dieser Fälle wurden zwei

Wochen hindurch subkutan mit Dosen von 0,6 steigend zu

1 ccm einer 20proz. Lösung täglich behandelt. In diesen beiden

Fällen wurde jedoch kein Einfluß weder auf die Parasiten, noch

auf den Gang des Fiebers beobachtet. Verfasser kommt daher

zu dem Schlnß, daß, so gut das Atoxyl für die Behandlung der
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experimentellen Trypanosomiasis ist, so hat es auf die Spirochaeten

des afrikanischen Rückfallfiebers nicht den geringsten Einfluß.

Zur Behandlung des Flehen der Phthlslker mit Antlpyretlcls;

von Dr. Tollens. — Verfasser kommt zu folgenden Schlußsätzen:

Möglichst genaue Feststellung des Fiebertypus durch zwei- bis

dreistündige Messung. Anwendung des Antipyreticums 1. bei

starker Höhe und langer Dauer des Fiebers, wenn der Kranke

sehr unter den Fiebererscheinungen leidet und dabei den Appetit

verliert, 2. vor Beginn oder ganz zu Anfang der Temperatur

steigerung, 3. eventuell monatelang zur Erzielung eines an

nähernd afebrilen Zustandes.

Tagesgeschichte.

Vor einem Wendepunkt‘!

Immer ungestümer wird aus den Reihen der Privattierärzte

die volle staatliche Mitwirkung an der Seuchenbekämpfung ge

fordert. Ihre heißen Wünsche erhalten eine starke Unterstützung

durch das Eintreten des allseitig verehrten Professors Schmaltz.

Aber auch in unserm eignen Lager finden sich Stimmen, die

sich für diese Sache erheben. Es ist deshalb nicht zu ver

kennen, daß wir hier einer mächtigen Strömung gegenüberstehen,

die über kurz oder lang in das Gebiet einbrechen wird, dessen

Bearbeitung den beamteten Tierärzten allein vorbehalten war.

Der Modus der Bekämpfung und Tilgung der Viehseuchen in

Deutschland steht deshalb vor einem Wendepunkt.

Dieser Wandlung der Dinge können die beamteten Tier

ärzte nicht stillschweigend zusehen. Es ist vielmehr ihre

Pflicht, auf die Folgen hinzuweisen, welche die Durchbrechung

eines erprobten Prinzips für die Seuchentilgungmnfehlbar mit

sich bringen muß. Ebenso ist es notwendig, die Argumente,

durch die versucht wird, dem Verlangen der Privattierärzte eine

Berechtigung zu geben, ein wenig unter die Lupe zu nehmen.

Das Viehseuchengesetz, welches dem beamteten Tierarzt

die Rolle des Sachverständigen ausschließlich reserviert, hat

sich glänzend bewährt. Der einheitlichen Leitung aller Maß

nahmen zum Schutz der Viehbestände sind in erster Linie die

großen Erfolge zu verdanken, die im ganzen Lande von den

dem Veterinärwesen nahestehenden Behörden und Personen

anerkannt werden.

Jedermann weiß dagegen, daß viele Köche den Brei ver

derben. Sobald jedem praktischen Tierarzt im Kreise die Be

fugnis eingeräumt wird, Seuchen zu tilgen, ist es mit der Ein

heitlichkeit des Verfahrens vorbei und der Apparat muß un

sicherer und mangelhafter funktionieren.

Die Polizeibehörde hätte alsdann statt mit einem ihr in

jeder Beziehung wohlbekannten und durch Diensteid verpflichteten

Beamten mit einer ganzen Anzahl Sachverständiger zu tun,

deren wissenschaftliche, praktische und moralische Qualität sie

niemals sicher feststellen kann.

Das Ansehen des Kreistierarztes aber, das meines Er

achtens in Ausübung der veterinärpolizeilichen Geschäfte nicht

zu entbehren ist, würde unter der gedachten Voraussetzung zu

einem unbedeutenden Nichts zusammenschrumpfen. Im Geiste

sehe ich den biederen Bauersmann, breitspurig und malitiös

lächelnd, vor seinem dem Kreistierarzt verschlossenen Tore

stehen, wenn er, auf der Jagd nach Seuchenherden begriffen,

im Schweiße seines Angesichts durch die Ortschaft eilt: „Mag

er sich nur die Hacken ablaufen! Ich tilge die Seuche jetzt

 

mit meinem Tierarzt. Du hast deine Nase hier nicht herein

zustecken!“ Das sind die Gedanken, die etwa in den Mienen

des Bauern zu lesen sein würden.

Mit einem Worte: die sichere und zuverlässige Kontrolle,

mit der die Polizeibehörde jetzt bestimmt rechnen kann, hätte

ihr Ende gefunden.

Daß unser vorgesetztes Ministerium einen solchen Stand

punkt nie einnehmen wird, steht wohl außer Zweifel. Es hat

gar kein Interesse, das Ansehen des Kreistierarztes verkleinert

zu sehen. Wir haben außerdem das feste Vertrauen, daß unser

persönliches Wohl in den besten Händen ruht.

Es könnten aber in weiteren Kreisen einige Äußerungen

in der tierärztlichen Fachpresse, Erwägungen und Bedenken

hervorrufen, die wir zerstreuen möchten.

Ein anonymer*) Artikelschreiber ruft in der Berliner Tier

ärztlichen Wochenschrift Nr. 11, 1907 unter der Losung „Ein

gefährdeter Stand“ auf zum Kampf gegen das Monopol der

bösen Kreistierärzte, die sich anmaßen, die Seuchen allein tilgen

zu wollen, aber blutwenig von den Seuchenkrankheiten wissen.

Abgesehen von diesem letzteren Vorwurf, auf den später

noch einmal zurückgegriffen werden muß, sucht der Anonymus

seine Geschäfte damit zu machen, indem er darauf hinweist,

daß den praktischen Ärzten bei Tilgung der menschlichen Seuchen

eine große Selbständigkeit zugestanden werden sei. Das ist

richtig, doch hat dieses Zugeständnis einen ganz besonderen

Hintergrund. Zunächst muß konstatiert werden, daß derselbe

für eine rasche und gründliche Ausrottung der Seuchen aus

den gleichen bei den Tierseuchen angegebenen Gründen ein

Vorteil nicht sein kann. Dann kommen aber ethische"Momente

in Frage, die bei der Tierseuchentilgung vollständig wegfallen.

Die ärztliche Behandlung von Menschen ist eine persönliche

Vertrauenssache und nicht selten auch bei Seuchen von so intimer

Natur, daß sich der Patient nur seinem Hausarzt offenbaren

mag, unter keinen Umständen aber dulden wird, daß ein anderer

Arzt, den die Polizei schickt, das Recht erhält, in innerste

Familienangelegenheiten einzudringen. Das wäre ein empfind

licher Eingriff in die persönliche Freiheit, den sich niemand

gefallen lassen kann.

Hieraus ergibt sich, daß die Parallele, die der Verf. des

erwähnten Artikels zu ziehen versucht, ziemlich schief verläuft.

Betrachten wir nun einmal das weitere Rüstzeug, mit dem

sich der hinter seinem Visier wohlversteckte Kämpe gegen die

beamteten Tierärzte gewappnet hat! Mit unverkennbarem Be

hagen stürzt er sich auf einen armen Kreistierarzt und macht

seinem schwachen Wissen in den Tiraden eines Triumphators

den Garaus. Wenn es wirklich einen Kreistierarzt geben sollte,

der eine solch blamable Diagnose wie die an dem erwähnten

Orte angeführte, gestellt hat, so ist derselbe nicht in Schutz

zu nehmen. Es muß ihm aber Gelegenheit gegeben werden,

sich selbst verteidigen zu können. Deshalb wird es der ver

kappte Ritter nicht übelnehmen dürfen, wenn wir seine Er

zählung einstweilen in das Reich der Gaskonnaden verweisen,

als welche sie sich auch ihrer Form nach qualifiziert.

 

*) Wenn im folgenden der Verfasser des Artikels in Nr. 11

der B. T. W. wegen der Nichtanfilhrung seines Namens angegriffen

wird, so werden diese Angriffe hinfällig dadurch, daß der Verfasser

den Auftrag gegeben hat, seinen Namen zu nennen. Es ist Herr

Schlachthofdirektor Lauff in Merzig. S.

i*t
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Was soll durch diesen Fall überhaupt erwiesen werden?

Jedermann sieht es deutlich, er soll zeigen, wie borniert ein

Kreistierarzt nicht selten sein kann, und wie klug und findig

der praktische Tierarzt ist.

' In dasselbe Horn stößt Herr Stietenroth (vgl. B. T. W.

Nr. 12, 1907). Es muß indes anerkannt werden, daß die Weise,

die er vorzubringen weiß, eine angenehmere Tonart hat als die

vorige. Wie aus der Mitteilung hervorgeht, ist der Kollege,

mit dem sich seine Worte beschäftigen, nicht mehr unter den

Lebenden. Deshalb fühle ich mich verpflichtet, für den Ver

storbenen eine Lanze zu brechen. Herr-St. selbst gibt zu,

daß er bei dem Sektionsbild der verendeten Kuh nicht an Maul

und Klauenseuche dachte, ehensowenig wie der gleichzeitig an

wesende Kreistierarzt. Kann aber bestritten werden, daß

derselbe nicht auch zu der Schlußfolgerung gekommen wäre wie

St., wenn er Gelegenheit gehabt hätte, die Krankheit an der

lebenden Kuh zu untersuchen‘? Aus diesem Grunde hätte

Herr St. seinen Verdacht, zu dessen Anzeige er übrigens ge

setzlich verpflichtet war (vgl. Reichs-Viehseuchen-Gesetz 5 9,

Abs. 3), nicht für sich behalten sollen, um den Kreistierarzt

auf die „Probe zu stellen“. Wie stimmt dieses Verfahren mit

dem von Herrn St. verfochtenen Grundsatz überein, daß Kreis

tierarzt und Privattierarzt im Interesse des Staates „Hand in

Hand arbeiten“ müssen?

Die Maul- und Klauenseucbetilgung als Argument für die

Notwendigkeit zur Heranziehung der Privattierärzte bei der

amtlichen Seuchenbekämpfung ins Feld zu führen, erscheint mir

überhaupt ein schlecht gewähltes Beispiel. Denn hier gerade

ist in den letzten Jahren gezeigt worden, wie unerläßlich es ist,

daß die Feststellung der Seuchenausbrüche, die Anordnung von

Maßregeln und die Überwachung ihrer strikten Befolgung

möglichst zentralisiert bleiben. Wenn St. die Ministerialerlasse

und die landespolizeilichen Anordnungen der neueren Zeit in

Preußen verfolgt haben würde, so miißte er wissen, daß es in

unserem Lande eine nennenswerte Verzögerung in der An

wendung des bei dieser Seuche besonders exakt funktionierenden

Tilgungsapparates nicht mehr geben kann. Natürlich wird seine

Tätigkeit nicht früher einsetzen können, als bis die Anzeige an

die maßgebende Stelle gelangt ist. Daß der Veterinärbeamte

in dem von ihm mitgeteilten und vor Jahren erlebten Fall erst

mehrere Tage nach der Anzeige auf dem Platze erschien, hat

wahrscheinlich daran gelegen, daß diese erst durch drei Instanzen

passieren mußte, ehe sie an den Kreistierarzt kam. Hätte

Herr St. das Wohl des Staates besser berücksichtigen wollen,

so mußte er den Ausbruch der Seuche direkt an die Polizei

behörde melden, wie vorgeschrieben (vgl. ä 9 a. a. 0.). Der

Veterinärbeamte hätte dann vielleicht schon am selben Tage,

mindestens tags darauf zur Stelle sein können.

Der Fehler lag also hier im System des Herrn St.

Der Anonymus wie Herr St. haben es darauf abgesehen,

die Leistungen der Veterinärbeamten in den Augen der Mitwelt

herabzusetzen, um für sich Vorteile zu gewinnen. Diese Waffen,

mit denen sie den Kampf beginnen, sind aber nicht fair. Wollen

diese Herren etwa provozieren, daß die Kreistierärzte ein

Sündenregister der praktischen Tierärzte aufmachen? Dann

mögen sie sich zuvor doch gesagt sein lassen, daß mit Dutzenden

von Fehldiagnosen, die eine unzweideutige Sprache reden, auf

gewartet werden könnte! Ignoranten kommen überall vor. Daß

die beamteten Tierärzte den Anforderungen der Seuchentilgung

 

besser gewachsen sind als die Privattierärzte, können sie getrost

für sich in Anspruch nehmen. Abgesehen davon, daß sie durch

schnittlich reifere, in der Praxis bereits erfahrene Leute sind,

haben sie sich außerdem die erforderliche Qualifikation durch

ein ziemlich schwieriges Examen erwerben müssen.

Es soll keineswegs bestritten werden, daß auch unter den

Privatkollegen außerordentlich tüchtige Kräfte vorhanden sind,

denen man das Staatswohl, um mit Herrn St. zu sprechen, auf

unserm Gebiet anvertrauen könnte, sofern sie für ihre Befähigung

den erforderlichen Nachweis erbringen. Aber es ist nicht an

gängig, daß sich die Polizeibehörde oder die Regierung der

schwierigen Arbeit unterzieht, in jedem Fall zu prüfen, wer

geeignet ist, wer nicht. Auch liegt eine solche Feststellung

nicht im Sinne der beiden Verfasser. Sie wollen vielmehr eine

gleiche Kompetenz für alle Privattierärzte.

Untersuchen wir nun die den Streit herauf

beschwörende wesentlichste Frage, ob der Privattierarzt durch

die amtliche Tätigkeit des Kreistierarztes materiell geschädigt

wird. Diese Annahme hat eine große Verbreitung gewonnen

und wird namentlich auch von Schmaltz geteilt. Im all

gemeinen ist dies in praxi nicht zutreffend. Der Kreistierarzt

ist bei dem Besitzer ein niemals sehr willkommener Mann.

Denn selbst bei der zufälligen Kenntnisnahme eines Seuchen—

falles kommt die Suche gleich an die große Glocke. Das Ge

höt‘t wird öffentlich gekennzeichnet. Der Seuchenausbruch wird

in der Zeitung amtlich gemeldet und die lästig empfundenen

Sperr- und Schutzmaßregeln treten sofort in Kraft. Weiter

wird der Kreistierarzt durch den Hinweis mißliebig gemacht,

daß er sich bei Untersuchung verseuchter Bestände mit den

Krankheitskeimen behaften und diese leicht verbreiten könne.

Von dieser Armahme sind, wie die Erfahrung hinreichend

ergibt, selbst diejenigen nicht frei, in deren Ställen der Kreis

tierarzt Privatpraxis ausübt. Beim Herrschen der Maul- und

Klauenseuche wird er auf seuchenfreien Stellen entweder gar

nicht oder nur in größter Not konsultiert.» Und bricht durch

Zufall nach einer solchen Konsultation die Seuche in dem Be

stande aus, so bleibt das Odium, daß der Kreistierarzt sie ver

ursacht habe, an ihm haften, wenn es nicht gelingen sollte, den

‘Veg der Einschleppung einwandfrei nachzuweisen. Es liegt

also in der Regel so, daß die Besitzer den Kreistierarzt lieber

gehen als kommen sehen.

4 Wie kann hiernach ein Wettbewerb mit dem Privattierarzt

bei der amtlichen Verfolgung der Seuchen eintreten? Daß diese

Befürchtung zum stürmischen Ausdruck kommt, während die

Staatsbehörde mit der Absicht umgeht, die Influenza der

veterinärpolizeilichen Bekämpfung zu unterstellen, ist ebenso

wenig gerechtfertigt.

kollegen ist anscheinend dadurch an die Wand gemalt worden,

daß bei den Beratungen des fraglichen Gegenstandes in der

Technischen Deputation beschlossen worden ist, jeden Fall von

Lungenentzündung als Brustseuche zu betrachten. Damit ist

doch nicht etwa dekretiert, daß der Besitzer bei jeder Er

krankung der Respirationsorgane sich an den Kreistierarzt

wendet. In den allermeisten Fällen zieht er erst einen Privat

tierarzt zu, um mit diesem über die Krankheit zu beraten und

von seinem sachverständigen Urteil die weitem Schritte abhängig

zu machen. Liegt wirklich Influenza vor, so ist mir in der

Tat kein Besitzer bekannt, der bei der nun folgenden Inter

vention des Kreistierarztes diesen auch die Behandlung der

einmal

Dieses Schreckgespenst für die Privat-



4. April 1907. 237BERLINER TIERÄRZTLICHE WOCHENSCHRIFT.
 

kranken Pferde übertragen und der seinen Vertrauenstierarzt,

den er schätzt, laufen lassen würde.

In bezug auf die Wahl des Tierarztes von seiten der Be

sitzer entscheiden wie bei den Ärzten doch schließlich im all

gemeinen das Können und der Erfolg. Es kann nun freilich

vorkommen, daß ein Kreistierarzt dem benachbart wohnenden

Privatkollegen zufällig darin überlegen ist. Die Folge wird

sein, daß jener mehr gesucht wird als dieser. Daran ist doch

nicht etwa der Charakter als Kreistierarzt schuld, sondern seine

bessern Leistungen sichern ihm diese Bevorzugrmg. Das gleiche

Schauspiel können wir auch oft genug umgekehrt beobachten,

wenn der Privatkollege in der Praxis bedeutender ist. Nicht

selten wird das Wort gehört: „Der Kreistierarzt versteht nichts

von der Praxis.“ Das trifft in Wahrheit gewiß auch manchmal

zu. In anderen Fällen mögen die Herren Privatkollegen nicht

ganz unschuldig daran sein, daß der Kreistierarzt dem Publikum

in diesem wenig vorteilhaften Licht erscheint. Ans persönlicher

Erfahrung kann ich mitteilen, daß ein alter, sonst schätzens

werter Kollege einem Rittergutsbesitzer gegenüber erklärt hat,

ich sei ein freundlicher und guter Mann, aber von der Praxis

hätte ich wenig los. Obwohl ich zur Behandlung von Tieren

auf dem fraglichen Gute nie wieder verlangt worden bin, habe

ich die kleine Bosheit dem Kollegen nie nachgetragen. Denn

ich gehe stets von dem ehrlichen Grundsatz aus, daß die Be

sitzer selbst nach meinen Leistungen beurteilen sollen, ob sie

mir ihr Vertrauen schenken können. Wenn dies häufiger ge

schieht, als ich manchmal wünsche, so tun sie es, trotzdem daß

die Vorgänge in ihren Ställen auch meinem amtlichen Auge

fortdauernd ausgesetzt sind, trotzdem die Befürchtung bei ihnen

nicht zu Ruhe kommt, daß man gelegentlich - Seuchen ein-1

schleppen könne und trotzdem mehrfach gesagt wird, der Kreis

tierarzt versteht von der praktischen Behandlung nichts.

Daß der Kreistierarzt auch sein Publikum findet, ist durch

aus notwendig. Wovon soll er und seine Familie in den

meisten Kreisen leben? Die amtlichen Einnahmen fließen jetzt

zum größten Teil aus den Reisen zur Bekämpfung der Schweine

seuchen. Der neue Ministerialerlaß hat diese Einnahmen er

heblich beschränkt. Dafür würde die Influenzatilgung einen

geringen Zuwachs an Reisen bieten, der den Verlust indes nicht

aufwiegt.

Welche Einbußen haben ferner die Privatkollegen bei den

andern dem Gesetz unterstehenden Seuchen durch den amt

lichen Eingriff zu beklagen? Es kann einfach, ohne auf die

einzelnen Seuchen unter den vorstehend erläuterten Gesichts

punkten näher einzugehen, gesagt werden, gar keine.

Die Privattierärzte sollten deshalb den beamteten Tierärzten

die ihnen durch die Seuchengesetzgebung zugewiesenen Rechte

gänzlich unangetastet lassen. Je mehr dieselben mit Amts

geschäften zu tun haben, destoweniger können sie sich der

Privatpraxis widmen. Die Mehrzahl der Kreistierärzte, mit

Ausnahme einiger durch Handelsverhältnisse usw. bevorzugter

und der Grenztierärzte, sind amtlich nicht hinreichend beschäftigt,

daß sie aus diesem Erwerb ihre Lebensbediirfnisse bestreiten

könnten.

Ob die Tilgung der Tuberkulose in den Rindviehbeständen

die beamteten Tierärzte so stark in Anspruch nehmen wird,

daß ihnen kaum noch Zeit zur notwendigen Erholung übrig

bleibt, muß erst abgewartet werden. Würden indes die Privat

tierärzte in diesem Fall aus irgend welchen Gründen zugezogen,

 

so ist im Interesse der erfolgreichen Bekämpfung dieser Seuche

also zum Wohle des Staates zu fordern, daß die Oberaufsicht

in den Händen der beamteten Tierärzte bleibt, damit den Be

hörden die sichere Kontrolle nicht verloren geht. Ich freue

mich, daß diesen Standpunkt auch Herr Prof. Schmaltz vertritt

(vgl. B. T. W. 1906, Nr. 37).

Vorläufig aber ehe irgendein zwingender Grund zu einer

Änderung der bestehenden und mit den besten Erfolgen ge

krönten Form der Seuchenbekämpfung vorliegt, wird es uns

niemand verargen können, daß wir das durch die Seuchengeetz

gebung und infolge unserer speziellen Ausbildung uns ein

geräumte Feld der Tätigkeit mit Zähigkeit festzuhalten suchen.

Peter.

Protokoll der am 5. Mai1906 im Zoologischen Garten

zu Köln abgehaltenenFrühjahrsversammlung des Vereins

‘ Rheinpreußischer Tierärzte.

Die außerordentlich zahlreich besuchte Versammlung wurde um

11 Uhr durch den Vorsitzenden eröffnet unter Begrüßung der an

wesenden Mitglieder und Verlesung der von den Herren Departe

ments-Tierarzt a. D. Dr. Schmidt-Aachen, Prof. Dr. Schmaltz

Berlin, Korpsstabsveterinär Wesener - Koblenz, Stabsveterinllr

Bächstädt-Köln, Oberveterinär Griebeler und Tierarzt Dierkes

Boppard eingelaufenen Entechuldigungsschreihen.

Sodann teilte der Vorsitzende ein von Herrn Rittmeister von

Arnim, Direktor des Königl. Vollblutgestüts „Römerhof“, ein

gegangenes Schreiben mit, nach dem der vorgesehene Besuch der

Vereinsmitglieder am Versammlungstage gern gesehen würde.

Aus der Schellstiftung, erwähnte der Vorsitzende, seien Unter

stützungen gewährt worden an die Witwe des verstorbenen Kreis

tierarztes Nithack in Berlin und des verstorbenen Tierarztes

Drießen in Köln; es liege noch ein Gesuch der Frau ver

witweten Kreistierarzt Habig-Maydn vor, das noch einer Prüfung

unterzogen werden sollte. _

Die Eingabe, betreffend Rückerlangung der Erbschaftssteuer,

sei noch nicht erledigt, da. vorerst die Schellstiftung durch das

Ministerium des Innern noch ausdrücklich als milde Stiftung an

erkannt werden müßte.

Weiterhin führte der Vorsitzende aus, daß das Dieckerhoff

Denkmal fertiggestellt sei und, wenn die maßgebenden Stellen

damit einverstanden seien, am 16. Juni 1906 im Parke der Berliner

Tierärztlichen Hochschule enthüllt werden sollte. Zur Teilnahme

an der Enthüllungsfeier wurden die Mitglieder des Vereins be

sonders eingeladen mit dem Hinweis, daß eine Beteiligung gerade

des Rheinpreußischen Vereins um dessentwillen besonders erwünscht

sei, weil dieser seinerzeit die Errichtung des Denkmals an

geregt habe. ~

Sodann wies der Vorsitzende auf den Tod des langjährigen

Vereinsmitgliedes, des Kreistierarztes Hünerbein hin, der, solange

sein Gesundheitszustand es erlaubte, mit warmem Interesse sich an

dem Vereinsleben beteiligt habe und sowohl in seiner Eigenschaft

als praktischer Tierarzt, wie als Beamter den jüngeren Kollegen

stets als Vorbild dienen könnte. Der Aufforderung des Vorsitzenden,

sich zu Ehren des Verstorbenen von den Sitzen zu erheben, ent

sprach die Versammlung.

Zu Punkt2 der Tagesordnung: „Vereins- und Standes

angelegenheiten“, teilte der Vorsitzende den Vorstandsbeschluß

vom 2. April 1906 mit, nach dem entgegen einem früheren Beschlusse

des Vorstandes, für die Folge davon abgesehen werden soll, von

den Mitgliedern des Vereins, welche in einer Generalversammlung

einen Vortrag halten, das Manuskript bzw. Abschrift vorher ein

zufordern. Die Versammlung schloß sich den Ausführungen des

Schriftführers Dr. Flatten an, demzufolge die Vortragenden das

Manuskript des "ortrages dem Schriftführer für die spätere Bericht

erstattung zur Verfügung stellen sollen. _

Als neue Mitglieder werden in den Verein aufgenommen die

Herren: Schlachthoftierarzt Becker-Elberfeld, Polizeitierarzt

Dr. Bee cker-Köln, Kreistierarzt Beh nke-Daun, Tierarztllolzm ayr
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Lechcnich, Vorsteher des bakteriologischen Laboratoriums der Land

wirtschaftskammcr Dr. Krautstrunk-Bonn, Tierarzt l’rümm

Niedermendig, Schlachthoftierarzt Ru s oh e-Köln, TierarztS c h l i c k e r

Engelskirchen, Kreistierarzt Dr. Zürn-Altenkirchen.

Als Ort für die Abhaltung der Herbst-Generalversammlung wurde

Rolandseck bestimmt und als Zeitpunkt Ende September vor

gesehen.

Nach dem vom Kassierer, Kreistierarzt Wessendorf, erstatteten

Kassenbericht schließt die Kasse mit einem Bestand von 169,13 M.

ab. Zu Kassenrevisoren wurden die Herren Brebeck und van

Straaten ernannt; diese erklärten die Aufstellung des Kassierers als

mit den Belegen übereinstimmend und den Kassenbestand für

richtig, und erteilte darauf die Versammlung dem Kassierer Ent

lastung. Dabei dankte ihm der Vorsitzende namens des Vereins

gleichzeitig für die vorzügliche Geschäftsführung.

Mit Rücksicht auf die ungünstigen Kassenverhältnisse wurde

davon Abstand genommen, zu den Sitzungen des Veterinärrats auf

Kosten des Vereins einen Vertreter zu entsenden. Das Mandat,

den Verein in Breslau zu vertreten, wurde dem Schriftführer

Dr. Flatten übertragen.

Die Besprechung über einen etwaigen Vertragsabschluß mit

dem Allgemeinen Deutschen Versicherungs-Verein in Stuttgart, die

Haftpflicht der Vereinsmitglieder betreffend, führte zu dem Be

schlusse, demzufolge der Vorstand ermächtigt wurde, einen Vertrag

zu tätigen, nach dem von dem Versicherungs-Verein den Vereins—

mitgliedern ein Extra-Prämienrabatt von 10 Proz. gewährt wird.

Zu den Mitteilungen aus der Praxis wurde auf Anregung des

Kreistierarztes Francke-Mülheim a. Rh. die Anwendung des von

Raebiger empfohlenen „Lumbagin“ besprochen. An der Diskussion

beteiligten sich die Herren: Bongartz, Decker, Flatten, Fried

länder, Grebe, Keuten, Pfeil, van Straaten, Wigge und

Schmidt.

Günstige Erfolge hatte nur Kreistierarzt Grebe-Rheinbach zu

verzeichnen, der auch die fernere Anwendung des Mittels zwecks

weiterer Beobachtung empfahl. Die übrigen Redner hatten teils

gar keine Erfolge, teils auffallende Mißerfolge erzielt; besonders

Kreistierarzt Bongartz-Bonn wider-riet der weiteren Anwendung

des Mittels mit der Begründung, daß die Tierärzte nicht die Pferde

besitzer veranlassen dürften, ihre Pferde zu Versuchszwecken — und

um solche handle es sich hier —— herzugeben. Tierarzt Wigge

Düsseldorf hob besonders hervor, daß Lumbagin ein Geheimmittel

sei. Es dürfe daher so lange von den Tierärzten nicht verwendet

werden, als nicht Raebiger klipp und klar die Zusammensetzung

des Mittels angebe.

Dr. Keuten-Geldern wies auf die am Niederrhein stark her

vortretende Kurpfuscherei hin. Wegen der vorgerückten Zeit nahm

jedoch die Versammlung keine Veranlassung mehr, auf die Aus

führungen näher einzugehen.

Es folgte darauf der Vortrag des Herrn Polizeitierarztes

Dr. Unterhössel: „Über die operative Behandlung des

Rehhufes.“

Nach einem kurzen Hinweis auf die Entstehung des Rehhufes

geht der Referent auf die gebräuchlichsten Heilverfahren ein, von

denen er das von Bayer und Imminger geübte als besonders

empfehlenswert bezeichnete. Bei richtiger Erwägung der Neben

umstände führe die Bayersche operative Methode stets zu einem

guten Resultate, und sie sollte daher weit häufiger ausgeführt

werden, als dies jetzt im allgemeinen der Fall sei. Die so sehr

gefürchtete Langwierigkeit des Heilungsvorganges werde durch

den Erfolg der Regel nach vollständig aufgewogen. Die Operation

sei in den meisten Fällen äußerst rentabel, besonders wenn es

sich um wertvolle Pferde handle. Die Rentabilität der Operation

lasse sich für den Spezialfall sehr leicht berechnen. Dieselbe werde

erhöht, wenn nicht vorher mit unnützem Abwarten Zeit vergeudet

werden sei, und die Operation gleich beim Beginn der Huf

deformation ausgeführt würde. Die Prognose erfordere allerdings

die genaue Berücksichtigung einer Reihe wichtiger Momente. Der

hohe Wert des Tieres sei nicht allein entscheidend, zu erwägen

sei vor allem, ob es gelänge, die Ursachen, durch welche das

Leiden hevorgerufen sei, abzustellen. Dabei sei in erster Linie der

Bau der Hufe zu berücksichtigen, ferner die Größe der pathologischen

 
Veränderungen, das Alter des Patienten und dergleichen mehr.

Schließlich sei noch in Betracht zu ziehen, zu welcher Arbeit das

zu operierende Tier Verwendung finden solle. Naturgemäß könne

die Benutzung auf den gepflasterten Straßen der Städte viel später

erfolgen, als auf dem Lande, wo die Pferde schon frühzeitig zu

leichter Arbeit herangezogen werden könnten. Hierdurch verdienten

sich die operierten Pferde nicht nur ihr Futter, sondern der Ge

brauch auf weichem Boden übe auch den besten Einfluß auf die

Entwicklung des neu zu bildenden Bornes aus.

Der Referent schildert alsdann eingehend die Operationsmethode

selbst und erläutert dieselbe an einem Hufpräparat, welches von

einem nach der Bayerschenf Methode durch ihn operierten Pferde

stammte, das 8 Wochen nach der Operation infolge eines Lungen

ödems zugrunde gegangen war, und an welchem die Heilungs

vorgänge in ausgezeichneter Weise zu verfolgen waren.

Der Vorsitzende dankte dem Referenten für seine interessanten

Ausführungen und schloß alsdann mit einem „Auf Wiedersehen in

Rolandseck" die Versammlung.

Von dem sich anschließenden gemeinsamen Mittagessen mußte

der Aufbruch früher als sonst erfolgen, da die Mehrzahl der Teil

nehmer am Nachmittag den Ausflug nach dem Staatsgestüt

Römerhof mitmachte. Das daselbst aufgestellte Vollblutmaterial

wurde unter der Führung des Gestütsmeisters eingehend besichtigt.

Besonderes Interesse erweckte dabei der in Frankreichfangekaufts!

Vollbluthengst Cajus und die in mehreren recht guten Exemplaren

vertretene Nachzucht des in Graditz deckenden Ard Patrick.

Befriedigt von dem Gesehenen, kehrten die meisten Teilnehmer

an dem Ausflug am Abend nach Köln zurück, wo sie mit den

übrigen Kollegen an froher Tafelrunde im Restaurant Kränkel den

Tag beschlossen.

Der Schriftführer:

gez. Dr. Platten.

Der Vorsitzende:

Dr. L 0th e s.

Naturforschende Gesellschaft zu Görlitz. Veterinär

medizinische Sektion.

Am 17. Februfl‘r d. J. traten im Sitzungssaal der Natur

forschcnden Gesellschaft zu Görlitz neun Herren aus der preußischen

und sächsischen Lausitz zusammen, um engeren Zusammenschluß

zu suchen. Das Bedürfnis wurde empfunden, mehr Fühlung mit

einander zu bekommen, wie es in den großen Provinzialverbänden

möglich ist, und nach kurzer Beratung trat als Resultat die

veterinär—medizinische Sektion der Naturforschenden Gesellschaft

zu Görlitz als jüngstes Glied in die Reihe ‘der tierärztlichen

Vereine ein.

Viele Herren Kollegen werden nun fragen: Warum haben die

Lausitzer Kollegen sich als Sektion und nicht als selbständiger

Verein aufgetan?

Die Antwort ist leicht gegeben:

Die Naturforschende Gesellschaft zu Görlitz ist aus der 1811

begründeten Ornithologischen Gesellschaft im Jahre 1826 heraus—

gewachsen, hat heut beinahe 400 zahlende Mitglieder, zählt über

50 korrespondierende Mitglieder und steht mit über 200 wissen

schaftlichen Gesellschaften in regem Schriftenaustausch.

Die Bibliothek umfaßt zurzeit über 15000 Bände; die ständig

wachsenden Sammlungen, die im eigenen Museumsgebäude, in dem

sich auch der prächtige Sitzungssaal befindet, untergebracht sind,

sind reichhaltig — u. a. über 5000 Vögel, gegen 15000 Pflanze‘n

im Herbarium —; Fauna und Flora der Lausitz vorzüglich vertreten.

Die Mitglieder der Gesellschaft haben das unbeschränkte Recht,

‘allen Sitzungen aller Sektionen beizuwohnen.

Es bestehen Sektionen für Botanik und Zoologie, für Geographie,

für Medizin, für Mineralogie und Geologie, für Chemie, Pharmazie,

Physik, für Ökonomie (Landwirte), für Mathematik und Astronomie

und jetzt auch für Veterinär-Medizin.

Jeder Kollege kann also nach seinem Belieben sich in allen

möglichen naturwissenschaftlichen Spezialfächern vervollkommnen

und weiter bilden, zumal während des Winters alle Freitags Vor

träge über die verschiedensten Gebiete von einheimischen und aus

wärtigcn Fachmännem gehalten werden, die zu besuchen bei den

im allgemeinen günstigen Bahnverbindungen nach und von Görlitz,
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der werdenden Großstadt, auch den fern wohnenden Kollegen nicht

sehr erschwert ist.

Alle die Vorteile, die die Gesellschaft in ihrer vielfachen wissen- l

schaftlichen Zusammensetzung bietet, werden mit einem Jahres

beitrag von 12 Mark entschädigt.

Es war unsere Pflicht, auch die Veterinär-Medizin in dieser

wissenschaftlichen Gesellschaft zu vertreten und auch fortgesetzt

anderen Berufen zu zeigen, was der heutige Tierarzt leisten muß.

Die Bestrebungen der Sektion finden Anklang, und in der letzten

{ Sitzung meldeten sich weitere vier Herren zur Aufnahme, denen

sicher noch viele folgen werden.

Der Vorstand der Sektion besteht aus dem 1. Vorsitzenden:

l Königlicher Kreistierarzt Veterinärrat Borchardt-Görlitz, dem

l 2. Vorsitzenden Königlicher Bezirkstierarzt Steffaui-Bautzen, dem

l Schriftführer: Königlicher Statsveterinär a. D. Littmann-Görlitz,

dem Kassierer: Königlicher OberVeterinär d. R. Tierarzt Hcrsch el

Görlitz.

Der Schriftführer erteilt jede Auskunft über die Sektion. L.

 

Staatsveterinärwesen.

Redigiert von PI'BIIBO.

Aus dem Landwirtschaftsrat.

(Vergl. S. 247.)

Bei der derzeitigen Tagung des Deutschen Landwirtschafts

rats befanden sich in der reichhaltigen Tagesordnung einige

Verhandlungsgegenstände, die auch das tierärztliche Interesse

in weitgehendem Maße in Anspruch nehmen.

In der Sitzung am 14. März wurde über die Bekämpfung

der Rindertuberkulose gesprochen. Vor Eintritt in die Be

ratung nahm der Staatssekretär Graf Posadowski das Wort zu

folgender Erklärung: „Ich habe auf die Tätigkeit des D. L. R.

immer einen großen Wert gelegt, weil er besonders auch die

technische Seite der Landwirtschaft berücksichtigt hat, wodurch

die Produktionskraft der Landwirtschaft lebhaft gesteigert wurde.

Von Bedeutung ist da vor allem die Frage der Viehseuchen.

Im Herbst dieses Jahres wird dem Reichstage ein

neues Viehseuchengesetz zugehen, und ich hoffe, daß es

möglich sein wird, die Rindertuberkulose wirksam zu bekämpfen,

wie es uns ja mit der Lungenseuche und anderen Viehseuchen

gelungen ist. Alles, was in meinen Kräften steht, und alle

Hilfsmittel werden zur Anwendung gelangen, um die technischen

Bestrebungen des Deutschen Landwirtschaftsrats wirksam zu

unterstützen.“

Als erster Referent zu der Frage der Bekämpfung der

Rindertuberkulose trat Geh. Rat Graf von Schwerin-Göhren

auf. Derselbe empfahl auf Grund seiner Erfahrungen die Impfung

mit Bovovaccin, Tauruman sei ein gefährliches, nutzloses Mittel.

Zweiter Referent war Exzellenz von Behring. Er führte nach

einem in den „Berl. Neuesten Nachrichten“ enthaltenen Referat

aus, daß die Tiertuberkulosebazillen für den Säugling gefahr

loser seien, wie die der Menschentuberkulose. Lungentuberkulose

könne immer erst entstehen, wenn der Bazillus das Blut passiert

hat. Wie schütze man nun die Säuglinge. Die Pasteurisation

sei kein Mittel dazu, da erhitzte Milch zur Säuglingsernährung

nicht geeignet sei. Die Milchgewinnung muß an der Produktions

stelle einwandfrei gestaltet werden. Es dürfe keine Milch in

den Verkehr gelangen, die schädliche Bazillen enthalte. Ab

gekochte Milch sei keineswegs giftfrei, daher nütze auch das

Pasteurisierungsverfahren nichts. Behring kommt sodann auf

die Bovovaccination zu sprechen; er habe nie behauptet, daß er

hiermit am Ende seiner Arbeit sei. Die Methode der Bovo

vaccination wurde jetzt in Argentinien geprüft. Daß die Bovo

vaccination Nutzen stifte, sei zweifellos, nur noch über den

Grad des Nutzens ließe sich streiten. Im übrigen stehe nicht

die Bekämpfung der Rindertuberkulose im Mittelpunkt seines

Denkens und Arbeitens, diese sei nur eine Flagge zum Kampfe

gegen die Menschentuberkulose.

Nach lebhafter Debatte wurde folgender Antrag des

Majors a. D. v. Endell-Posen angenommen: „Der Deutsche

Landwirtschaftsrat bittet den Herrn Reichskanzler, baldigst

dafür zu sorgen, daß die Forschungen Exz. v. Behrings von

seiten des Deutschen Reiches in umfassendster Weise unterstützt

und namentlich ähnliche Versuche, wie sie jetzt in Argentinien

in Aussicht stehen, auch bei uns vorgenommen werden.“

In der Sitzung des Deutschen Landwirtschaftsrats am

15. März wurde verhandelt über „Maßnahmen zur weiteren

Steigerung der deutschen Vieh- und Fleischproduktion und zur

Verbilligung der städtischen Fleischversorgung. Hierzu waren vier

Referenten ernannt werden, welche sich das sehr umfangreiche

Thema geteilt hatten. Von Interesse hierbei ist das Referat

des Landesökonomierats J oh anns sen-Hannover über Maßnahmen

zur Verbilligung der städtischen Fleischversorgung. Derselbe

stellte hierzu folgende Forderungen: a) rasche und vollständige

Beseitigung der städtischen Schlachtsteuern; b) Ermäßigung der

Schlachthausgebühren; c) Übernahme der Kosten der Fleisch

beschau auf die Staatskasse; d) die allgemeine obligatorische

Schlachtviehversicherung mit Staatsunterstützung; e) Beseitung

aller die Freizügigkeit des Fleisches beschränkenden Maßnahmen

und f)‘eine klare, die Marktlage erfassende Preisnotierung für

Schlachtvieh.

Prof. Dr. Os tertag als vierter Referent behandelte die veteri

nären Maßnahmen zur Sicherung und Vermehrung des deutschen

Viehbestandes. Seine Ausführungen gipfelten in folgenden

Sätzen: „Zur Sicherung und Vermehrung des deutschen Vieh

bestandes sind erforderlich: 1. Strenge Durchführung der be

stehenden veterinärpolizeilichen Anordnungen im Inland und

gegenüber dem Auslande. 2. Baldigste Erweiterung der Be

stimmungen des Reichsviehseuchengesetzes durch die in dem

Entwurf einer Novelle zu diesem Gesetze vorgesehene Aus

dehnung der Anzeigepflicht auf die Tuberkulose (gefährliche

Formen) und die Schweineseuchen. 3. Förderung der Tierseuchen

forschung in den Bundesstaaten durch regelmäßig in die Etats

eingestellte Mittel nach dem Vorgang im Königreich Preußen.

Schaffung einer Abteilung für Tierseuchenforschung mit tier

ärztlicher Leitung im Kaiserlichen Gesundheitsamt. 5. Gemein

faßliche Belehrungen über die Verhütbarkeit von Seuchen und

parasitären Krankheiten, die zu Fleischbeanstandungen führen,

durch geeignete hygienische Maßnahmen.“

Nach kurzer Debatte wurde aus der Mitte der Versammlung

eine Resolution eingebracht, laut welcher die Anträge der

Referenten der Reichsregierung zur Kenntnisnahme mit der

Bitte unterbreitet werden sollen, die erforderlichen Mittel zur

entschiedenen Seuchenbekämpfung bereitstellen zu wollen. Der

Landwirtschaftsrat stimmte dieser Resolution zu.

Nach Herausgabe des offiziellen Berichts soll auf die Ver

handlungen des Landwirtschaftsrats näher eingegangen werden.

Pr.
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Aus dem preußischen Herrenhause.

In der Sitzung des Herrenhauses am 13. März cr. wurde

ein Antrag des Grafen zu Stolberg-Wernigerode beraten, welcher

bezweckt, die Staatsregierung zu ersuchen, Mittel bereit zu

stellen zur Entschädigung derjenigen Grundbesitzer in den

Grenzkreisen, welche durch die Sperrmaßregeln geschädigt

werden, die im Interesse der heimischen Viehzucht getroffen

werden müssen.

In der Kommission ist dieser Antrag etwas modifiziert

worden. Die Kommission wünscht nicht eine Entschädigung,

sondern lediglich Unterstützungen für diejenigen Landwirte, die

infolge der Grenzsperre in ihrer Existenz bedroht sind. Bei

diesen Unterstützungen will die Kommission sich aber nicht auf

die Grenzbezirke‘beschränken, sondern alle in Betracht kommenden

Landwirte bedenken. Das Herrenhaus nahm den Antrag Stol

berg in der von der Kommission beschlossenen Fassung an.

Diesem Antrag wird man zwar eine gewisse Berechtigung

nicht absprechen können, nichtsdestoweniger klingt er doch ein

wenig sonderbar, wenn man in Betracht zieht, daß grade von

der Seite, von der der Antrag ausgeht, stets die allerschärfsten

Maßnahmen bezüglich Grenzsperre verlangt werden. Wenn nun

infolge der im Interesse der Landwirtschaft mit Recht verlangten

Grenzsperre der eine oder andere Landwirt benachteiligt wird,

so wird wieder nach Staatshilfe gerufen. Es dürfte doch wohl

auch in anderen Berufskreis'en vorkommen, daß einzelne durch

im Interesse des Allgemeinwohls getroffenen Maßnahmen

Nachteil erleiden. Wenn in solchen Fällen immer gleich der

Staat dem einzelnen helfen soll, so dürfte der Ausgabeetat des

Staates doch wohl noch ein wenig höher zu veranschlagen sein,

als wie dies jetzt der Fall ist.

Widerspruch In den Entschädlgunßbedingungen der Höchster Farlwverke.

In Nr. 10 B. T. VV~ hatte ich erwähnt, daß die Höchster

Farbwerke in ihren Entschüdigungsbedingungen nunmehr eine

Bestimmung aufgenommen haben, wonach die Untersuchung der

Organe der Schweine, für welche eine Entschädigung verlangt

wird, auf Wunsch auch von unparteiischer Seite in einem staat

lichen tierhygienischen Institut vorgenommen werden kann. Es

heißtin dem ä7 sodann weiter: „Wir erklären uns bereit, die

von einem staatlichen tierhygienischen Institut auf Grund einer

bakteriologischen Untersuchung gestellten Diagnosen anzuerkennen

und die dem Antragsteller aus der Untersuchung der

Organe erwachsenden Unkosten (mit Ausnahme der

Kosten für Porto und Verpackung) zu tragen.“

Die neuen Entschädigungsbedingungen wurden mir seiner

zeit von den Farbwerken zugesandt,

Februar 1907. Jetzt ist mir nun ein anderes Exemplar der

Entschädignngsbedingungen der Höchster Farbwerke ebenfalls

aus dem Februar 1907 datierend zugegangen, in dem sich zwar

die Farbwerke gleichfalls verpflichten, die von einem staatlichen

tierhygienischen Institut auf Grund einer bakteriologischen

Untersuchung gestellten Diagnosen anzuerkennen. Inbetrefl‘ der

Tragung der Kosten heißt es hier jedoch: „In diesen Fällen

gehen die Kosten der Untersuchung zu Lasten des ein

sendenden Besitzers, während die Untersuchungen in

Höchst kostenlos erfolgen.“

Die Farbwerke haben also zu gleicher Zeit bestimmt, 1. daß

sie die Kosten der Untersuchung in einem anderen Institut

übernehmen, 2. daß diese Kosten zu Lasten des einsendenden

Besitzers gehen.

sie datieren aus dem

 
Was ist nun das Richtige. Ein derartiger Dualismus ist

schwer verständlich, mag sich jeder seinen Vers hieraus machen.

Ich halte mich für verpflichtet, hierauf hinzuweisen, damit nicht

jemand, der derartige Kosten dem Höchster Institut liquidiert,

hinterher eine Enttäuschung erlebt, wenn das Institut die

Bezahlung ablehnt. Pr.

Zur Schafräude-Bsklimpfung.

Allgem. Verfügung des prcuß. Ministeriums für Landwirtschaft

vom 3. März 1907.

Im Jahre 1906 ist in Preußen von der Anordnung eines Heil

verfahrens zur Tilgung der Schafräude in 17 Regierungsbezirken

und 67 Kreisen Gebrauch gemacht worden. insgesamt wurden

233 Bestände mit 32 019 Schafen einem solchen Verfahren unter

worfen.

Das Badeverfahren hat bei 111 Beständen mit 19 490 Schafen

(in 15 Regierungsbezirken mit 44 Kreisen) Anwendung gefunden.

Davon waren am Jahresschluß 91 Bestände mit 14 359 Schafen

geheilt, bei 16 Beständen mit 4072 Schafen war das Heilverfahren

noch nicht beendet; 759 Schafe in 3 Beständen sind vor Tilgung

der Bünde geschlachtet worden, 10 Schafe sind bei dem Bade

verfahren eingegangen.

Bei 1 Bestand ist die Badekur angeblich ohne Erfolg geblieben.

10 verseuchte Bestände mit 637 Schafen sind vor Einleitung des

Badeverfahrens abgeschlachtet worden, ebenso 1 Bestand mit

139 Schafen auf dem städtischen Viehhofe in Berlin, sowie mehrere

Sammelherden Frankfurter Hammelschlächter in Frankfurt a. M. und

4 Schafböcke im Kreise Militsch. 1 Bestand im Kreise Simmern

ist geheilt worden, ohne daß die Anwendung eines Heilmittels zur

amtlichen Kenntnis gelangt ist.

In 60 Beständen kamen Kreolinbäder, in 3 Beständen Kresol-,

in je 2 Beständen Bazillol- und Lysol- und in 1 Bestand Arsenik

Lösungen zur Anwendung.

In 41 Beständen des Regierungsbezirkes Cassel ist Therosot

verwendet werden, ldavon sind 33 Bestände geheilt, 8 Bestände

noch nicht geheilt‚.iiDie Behandlung mit Therosot soll sich gut:

bewährt haben.

Der Schmierkur sind 112 Bestände mit 12529 Schafen (in

15 Regicrungsbczirken und 38 Kreisen) unterworfen worden. Davon

sind als geheilt gemeldet 55 Bestände mit 6702 Schafen, bei 45 Be

stünden mit 4626 Schafen war das Heilverfahren noch nicht ab‘

geschlossen, 12 Bestände mit 1201 Schafen sind vor Tilgung der

Bände abgeschlachtet worden.

Als Heilmittel wurden das Kreolinliniment, Kreolinwasser,

Kreolinspiritus, Tabakslauge und Quecksilbersalbe verwendet. Auch

über die Wirkung der Schmierkur ist meist günstiges berichtet

werden.

Der Gesamterfolg der für die Schafr'äude vorgeschriebenen

Tilgungsmittel ist demnach zufriedenstellend. Ein geringer Rück

gang in der Verbreitung der Seuche ist eingetreten.

Während in den ersten drei Vierteljahren des Vorjahres 134 Ge

meinden mit 354 Gehöften von‘der Seuche betroffen wurden, ist sie

in dem gleichen Zeitraum des Berichtjahres in 113 Gemeinden und

291 Gehöften festgestellt worden.

Am Schluß des Jahres 1906 blieben 69 Gemeinden und 157 Ge

höfte verseucht gegenüber 78 Gemeinden und 192 Gehöften am

Schluß des Jahres 1905.

Von der Schmierkur ist in einer verhältnismäßig großen Zahl

von Fällen Gebrauch gemacht worden. Dabei darf nicht übersehen

werden, daß in der vorstehenden Übersicht die Behandlung mit

Therosot der Badekur zugezählt worden ist, obwohl sie der Art

ihrer Ausführung nach zwischen der Schmierkur und der Badekur

in der Mitte steht. Ich erwarte, daß in Zukunft die Schmierkur

nur ausnahmsweise unter den in dem Erlaß vom 29. Mai 1904 —

1 (Ja. 533 lI. Aug. —- bezeichneten Voraussetzungen zugelassen

wird. Der Grund der Anwendung der Schmierkur ist auch ferner

hin in jedem Einzelfall in der Nachweisung II anzugeben.

Die beamteten Tierärzte sind anzuweisen, die Art der Behand

lung in jedem Fall in der vierteljährlichen Seuchenstatistik unter
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Spalte 9, Bemerkungen, der Nachweisung über Schafräude kenntlich

zu machen.

Hiernach emeuere ich die in den Erlassen vom 29. März 1903,

19. März 1904 und 25. Februar 1905 für die Bekämpfung der Schaf

räude getroffenen Anordnungen in vollem Umfang auch für das

laufende Jahr und weise namentlich wiederholt auf die Zweck

mäßigkeit der unvermuteten Revisionen der Scbaf'bestände in ver

seuchten und verdächtigen Bezirken durch die Kreistierärzte hin.

Der Feststellung des Heilerfolges sowie der sachgemäßen, um

fassenden Desinfektion der Ställe usw. ist seitens der beamteten

Tierärzte besondere Sorgfalt zu widmen.

‚ Über das Ergebnis des Tilgungsverfahrens ist wiederum in der

in dem Erlaß vom 19. März 1904 vorgeschriebenen Weise bis zum

3l. Dezember d. Js. pünktlich zu berichten. v. Arnim.

Desinfektion der Gaststllls.

Seit dem Jahre 1890 bestehen in den einzelnen Kreisen

des Regierungsbezirks Danzig Polizeiverordnungen, welche die

regelmäßige Reinigung und Desinfektion aller Gastställe und Aus

spannungen vorschreiben. Gegen die für den Kreis K. erlassene

diesbezügliche Polizeiverordnung hatte der Kaufmann L. in K.

verstoßen und war vom Schöffengericht in I. und dem Land

gericht in II. Instanz dieserhalb bestraft werden. Der Be

schuldigte legte nunmehr Revision beim Königlichen Kammer

gericht ein. Letzteres hob das Urteil des Landgerichts in der

Sitzung am 16. Oktober 1905 auf und sprach den Beschuldigten

frei. In der Begründung wurde hervorgehoben, daß die gegen

den Angeklagten zur Anwendung gebrachte Polizeiverordnung

der formellen Rechtsgültigkeit entbehre. Wie aus den Eingangs

worten hervorgehe, bezwecke die Polizeiverordnung Schutz

gegen die Verbreitung der Rotz- und Räudekrankheit. Die

darin vorgesehenen Schutzmaßregeln dürften ‘daher nur nach

Maßgabe der ää 18 ff. des Reichsviehseuchengesetzes angeordnet

werden. Diesem Erfordernis sei nicht genügt. Es fehle ins

besondere die Feststellung einer zur Zeit des Erlasses der Polizei

verordnung bestehenden Seuchengefahr und die Beschränkung

der Gültigkeit auf die Dauer der Seuchengefahr. Es war daher

wie geschehen zu erkennen, ohne daß es eines Eingehens auf

den materiellen Sachverhalt bedurfte.

Es ist hier also derselbe Grund angegeben, welcher schon

zur Aufhebung so vieler landespolizeilicher Anordnungen Ver

anlassung gegeben hat. Hier trifft es nicht eine landespolizei

liche Anordnung des Regierungspräsidenten, sondern eine lege

artis zustande gekommene Polizeiverordnung, von der das

Kammergericht verlangt, daß auch sie den Erfordernissen des

Reichsviehseuchengesetzes zu entsprechen hat, obgleich in der

selben auf letzteres gar nicht Bezug genommen worden ist.

Die Folge des Kammergerichtsnrteils vom 16. Oktober 1905

war, daß sämtliche den gleichen Gegenstand behandelnden Kreis

polizeiverordnungen des Bezirks aufgehoben wurden.

Um nun aber auch weiterhin eine Handhabe zu haben, den

Gaststallbesitzern die regelmäßige Reinigung und Desinfektion

der Gastställe usw. zur Pflicht machen zu können, hat der

Regierungspräsident in Danzig unter dem 17. September 1986

eine diesen Gegenstand betreffende landespolizeiliche Anordnung

für den Umfang des ganzen Regierungsbezirkes erlassen, welche

selbstredend nunmehr auch in ihrer Form den Erfordernissen

des Kammergerichts entspricht. Dieselbe schreibt eine regel

mäßige, wöchentlich mindestens einmal vorzunehmende Reinigung

der Gastställe vor. Monatlich mindestens ein Mal sind die Stall

wände, an denen die Krippen stehen, bis zur Höhe von zwei

 

Metern mit heißer Soda- oder Seifenlauge abzuwaschen und mit

Kalkmilch anzustreichen. In gleicher Weise sind sämtliche Zu

behörteile der Gastställe‚ wie Krippen einschließlich Vorsatz

krippen, Raufen, Tröge, Stalleimer und die vor den Gast

häusern befindlichen Anbindebarrieren zu behandeln.

Für die Marktplätze, auf denen ein Marktverkehr oder öffent

licher Handel mit Pferden stattfindet, ist gleichfalls eine gründ

liche Reinigung vorgeschrieben, dies bezieht sich auch auf die als

Zubehörteile solcher Plätze anzusehenden Krippen, Raufen, An

bindebarrieren usw. Die Kontrolle über die richtige Aus

führung vorstehender Bestimmungen haben die Ortspolizei

behörden und die beamteten Tierärzte auszuüben.

Eine gleichlautende landespolizeiliche Anordnung hat unter

dem 20. November 1906 der Regierungspräsident in Gumbinnen

erlassen. Pr.

Pferdeuntersuchunu an der russischen Grenze.

Der Regierungspräsident in Marienwerder hat zur Ver

hütung der Einschleppung der Rotzkrankheit, die in dem

benachbarten Auslande, namentlich in Rußland herrscht, mit

~ministerieller Genehmigung für den Umfang des Regierungs

‘bezirks Marienwerder angeordnet, daß alle aus dem Auslande

in den Regierungsbezirk zur Einfuhr oder Durchfuhr gelangenden

Pferde an der Landesgrenze durch einen beamteten Tierarzt zu

untersuchen sind. Die an einer übertragbaren Seuche leidenden

oder einer solchen Seuche verdächtigen Pferde sind von der

Einfuhr auszuschließen. Das gilt insbesondere vonsämt

lichen zu einem und demselben Transport gehörigen

Pferden, sobald sich nur ein einziges als mit einer

übertragbaren Seuche behaftet ‘erweisen sollte. Die

Einfuhr von Pferden ist nur an denjenigen Zollstellen gestattet,

welche durch das Regierungsamtsblatt als Eingangsstellen für

Pferde aus Rußland bezeichnet worden sind und darf nur an

bestimmten Tagen und zu bestimmten Stunden stattfinden. Die

Verordnung tritt sofort in Kraft.

Soweit es sich hier um einen Untersuchungszwang für aus

dem Auslande eingeführte Pferde handelt, bringt obige Anordnung

nichts Neues, ebenso ist durch ä 6 des Reichsviehseuchengesetzes

bereits vorgeschrieben, daß Tiere, die an einer übertragbaren

Seuche leiden, nicht eingeführt werden dürfen. Neu ist aber,

daß auch ansteckungsverdächtige Pferde von nun an nicht mehr

zur Einfuhr nach dem Regierungsbezirk Marienwerder zugelassen

werden. Bisher war dies nach den bestehenden gesetzlichen

Bestimmungen und Verordnungen nicht zu verhindern. Die An

ordhung des Regierungspräsidenten in Marienwerder entspringt

demnach einem dringenden Bedürfnis, denn es ist doch wohl nicht

zu leugnen, daß ansteckungsverdächtige Pferde in betreff der

Ausbreitung ‚von Seuchenkrankheiten noch gefährlicher sind,

wie kranke.

Tierscuchen in Deutschland 1906.

Dle Verbreitung der Maul- und Klauenseuche.

Die Maul- und Klauenseuche herrschte im Berichtsjahr nur

in geringem Grade. Am 1. Januar waren nur drei Gemeinden

und drei Gehöfte betroffen, von denen je eins auf die preußischen

Regierungsbezirke Marienwerder, Potsdam und Oppeln entfielen.

Das gesamte übrige Deutschland war seuchefrei. Wenn auch

in der Folgezeit die Seuche nicht gänzlich erlosch, so blieb sie

doch nur auf‘ einige wenige Gehöfte beschränkt. Ende April

nahm die Seuche durch Auftreten einiger neuer Ausbrüche
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in dem Regierungsbezirk Posen, in Bayern und in Sachsen ein

wenig zu, sie erreichte am 31. Mai mit 21 verseuchten Gemeinden

und 30 Gehöften um jene Zeit den höchsten Stand. Doch war

sie bereits Ende Juni wieder auf fünf Gemeinden und fünf Ge

höfte zurückgegangen, von denen drei auf den Regierungsbezirk

Posen entfielen. In der Folgezeit blieb sie auf einem annähernd

gleichen minimalen Standpunkt stehen, ohne jedoch völlig zu

erlöschen. Am 15. September waren nur noch zwei Gemeinden

und vier Gehöfte betrofl“en. Von diesen befand sich eine Ge

meinde und ein Gehöft im Kreise Greifswald, Regierungsbezirk

Stralsund. Letzteres wurde der Ausgangspunkt einer neuen

Seuchenausbreitung. Von hier kam die Maul- und Klauenseuche

nach verschiedenen Schlachtviehhöfen, Halle und Leipzig, später

auch Berlin, von wo sie sich schnell ausbreitete, so daß am

31.0ktober bereits wieder 23 Gemeinden und 35 Gehöfte be

troffen waren, wovon allein 11 Gehöfte auf den Kreis Greifs

wald entfallen. Außer in Preußen waren nun auch wieder

Seuchenausbriiche in Bayern, Sachsen und Braunschweig auf

getreten, wozu spä‚ter noch Württemberg, Baden und Elsaß

Lothringen traten. Am 15. Dezember waren bereits wieder

70 Gemeinden und 136 Gehöfte betroffen und am Jahresschluß

60 Gemeinden und 146 Gehöfte.

Was nun speziell Preußen anbetrifft, so kam dieses in den

ersten drei Vierteljahren hauptsächlich in betracht. In den

ersten Monaten kamen vereinzelte Seuchenausbrüche in den

Regierungsbezirken Marienwerder, Potsdam, (Jppeln, Gumbinnen

und Liegnitz vor. Im April brach sie wieder im Regierungs

 

 

bezirk Posen aus, in welchem Bezirk es zu einer kleinen, nur

wenig umfangreichen Epidemie kam, die sich bis in den Sommer

hinein erstreckte. Mitte August war hier die Seuche erloschen,

wie überhaupt in Preußen, mit Ausnahme des an der russischen

Grenze gelegenen Regierungsbezirke Allenstein, hier war die

Seuche, vermutlich von Rußland eingeschleppt, in drei Gemeinden

und sechs Gehöften aufgetreten; energische Maßnahmen brachten

sie jedoch bald zum Erlöschen; Mitte Oktober war dieser Bezirk

wieder seuchefrei. Inzwischen war aber die Maul- und Klauen

seuche, von dem Löfl'lerschen Institut aus verschleppt, im Kreise

Greifswald zum Ausbruch gekommen. Anfänglich blieb sie

einige Zeit hindurch auf ein Gehöft beschränkt, als aber die

Seuche von hier aus nach einigen größeren Viehhöfen ver

schleppt wurde, war kein Halten mehr und es ereigneten sich

bald darauf Seuchenausbriiche in den Regierungsbezirkeu Merse

burg, Magdeburg, Potsdam, Erfurt, Stettin, insbesondere auch

wieder in Posen, wo es wiederum zu einer kleinen Epidemie

kam; auch im Stralsunder Bezirk breitete sich die Seuche

epidemisch aus, im letzten Monat des Jahres kam sie auch nach

der Rheinprovinz, in welcher sie vordem das ganze Jahr hin

durch nicht aufgetreten war. 18 Regierungsbezirke, darunter

13 westlich der Elbe gelegene, blieben völlig frei von Maul

und Klauensenche.

Bayern war im ersten Viertel des Jahres bis auf einen

einzigen Fall im Regierungsbezirk Ober-Bayern im März frei

von Maul- und Klauenseuche gewesen. Auch dieser war im

April wieder erloschen. Später ereigneten sich einige erneute

Maul- und Klauenssuchs.
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Seuchenausbrüche in den Regierungsbezirken Ober - Bayern, l

Ober-Pfalz und Schwaben. Im Bezirk Ober-Bayern kam es im i

Mai und Juni zu einer kleinen, wenig umfangreichen Epidemie.

Im Juli war die Seuche in ganz Bayern wieder erloschen, sie

blieb es auch bis gegen Ende Oktober, wo die Seuche von

neuem im Regierungsbezirk Oberfranken zum Ausbruch kam,

später auch in Unterfranken, und gegen Schluß des Jahres

wieder in Ober-Bayern. In diesen drei Bezirken ereigneten sich

jedoch nur ganz vereinzelte Fälle und kam es zu keiner

Epidemie. '

Das Königreich Sachsen blieb bis Oktober frei von Maul

und Klauenseuche. In diesem Monat brach die Seuche in der

Kreishauptmannschaft Leipzig aus, später auch in den Kreis

hauptmannschaften Chemnitz, Bautzen und Zwickau, doch kamen

hier überall nur vereinzelte Fälle vor, welche sich nicht weiter

verbreiteten. '

Eine ebenso geringe Verbreitung hatte die Manl- und Klauen

seucbe in Württemberg, welcher Bundesstaat in früheren Jahren

immer sehr stark durch dieselbe betroffen gewesen war. Hier

ereignete sich gegen Ende Mai ein Fall im Bezirk Neckarkreis,

der jedoch bald wieder erlosch; gegen Schluß des Jahres wurde

die Seuche noch einmal im Bezirk Donaukreis festgestellt, auch

hier erlosch sie jedoch bald wieder, ohne weitere Seuchenaus

brüche zur Folge zu haben.

Das Großherzogtum Baden blieb das ganze Jahr hindurch

verschont, erst im Dezember ereigneten sich einige Seuchenfälle

im Landeskommissariat Freiburg, am Jahresschluß waren hier

drei Kreise, sechs Gemeinden und zwölf Gehöfte betroffen.

Von den übrigen Bundesstaaten waren nur noch vereinzelte

Fall in der hessischen Provinz Starkenburg und einige Fälle in

Braunschweig im Oktober, welche am Jahresschluß wieder

erloschen waren.

Elsaß-Lothringen war bis zum November seuchef‘rei. In

diesem Monat traten einige Fälle in Ober-Elsaß auf, bald breitete

sich aber auch die Seuche auf Lothringen und gegen Schluß

des Jahres auch auf Unter-Elsaß aus. Am Jahresschluß waren

in allen 3 Bezirken 10 Kreise, 22 Gemeinden und 55 Gehöfte

durch Maul- und Klauenseuche betroffen.

In allen übrigen Bundesstaaten ist die Maul- und Klauen

seu‘che im Berichtsjahre nicht aufgetreten.

Untenstehende Kurve gibt von dem Seuchenverlauf ein an

schauliches Bild.

lila Verbreitung der Sohwelneseuehe (Schwelnepeat).

Trotz aller gegen die Schweineseuche angewendeten Maß

nahmen nimmt dieselbe von Jahr zu Jahr zu. Die Zahl der

Seuchenausbriiche war im Berichtsjahr wiederum größer als im

Jahre zuvor. Die Höcbstzahl der betroffenen Gemeinden und

Gehöfte im Jahre 1906 übersteigt die Höchstzahl im Jahre 1905

um ca. 100 bzw. 360. Der Seuchenverlauf ist auch im ver

gangenen Jahre derselbe gewesen wie in den Jahren vorher.

Erst Anschwellen der Zahl der Seuchenausbrüche bis zum April

Mai, dann Heruntergehen während der Sommermonate, im Herbst

wiederum Ansteigen und am Jahresschluß wiederum Abwärts

bewegung. Die höchste Zahl der verseuchten Gemeinden und

Gehöfte fällt diesmal nicht in das Frühjahr, sondern in den

Herbst, sie betrug am 30. November 1878 bzw. 2624. Am

Jahresbeginn waren 1561 Gemeinden und 2141 Gehöfte betroffen,

 

Seuchenfülle vorgekommen in Sacbsen-Meiningen im März, ein am Jahresschluß 1678 und 2309. Der niedrigste Stand der

Sehweineseuehe (elnsehl. Schweinepest).
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Seuche, 1446 Gemeinden und 1980 Gehöfte, fällt auf den 31.Januar.

Der Hauptanteil an der Verbreitung der Schweineseuche entfällt

auf Preußen. Das Verhältnis der Zahl der verseuchten Gehöfte

zu der in den anderen Bundesstaaten hat sich jedoch etwas zu

gunsten Preußens verschoben. Während im Jahre 1905 noch

88 Prozent aller verseuchten Gehöfte in Deutschland auf den

größten Bundesstaat entfielen, war dies 1906 nur mit 81,8 Pro

zent durchschnittlich der Fall. Gegen Schluß des Jahres hatte

sich dieses Verhältnis allerdings wieder etwas zuungunsten

Preußens verschoben. Am Jahresbeginn entfielen 83,1 Prozent

aller verseuchten Gehöfte auf‘ Preußen, am l. April 81 Prozent,

am 1. Juli 81,8 Prozent, am 1. Oktober 80,8 Prozent und am

Jahresssc'hluß 83,7 Prozent.

In Preußen hat sich die Schweineseuche immer mehr und

mehr auch auf die westlichen Provinzen ausgebreitet; während

früher auf die 6 östlichen Provinzen stets der Hauptanteil ent

fiel, ist dies jetzt nicht mehr der Fall. Am Jahresschluß kamen

43 Proz. aller verseuchten Gehöfte auf die 6 östlichen Provinzen

und 57 Proz. auf die 6 westlichen Provinzen. Hohenzollern

Sigmaringen kommt hierbei nicht in Betracht, da in diesem

Bezirk Fälle von Schweineseuche während des Verlaufes des

ganzen Jahres nicht beobachtet worden sind. In den östlichen

Provinzen war am Jahresbeginn der Regierungsbezirk Marien

werder am meisten betroii‘en, es waren 117 Gehöfte verseucht,

später ging die Seuche hier, abgesehen von einer kleinen

Steigerung im Juni und Juli, sehr zurück. Am Jahresschluß

waren nur noch 74 Gehöfte betroffen. Dagegen nahm die

Seuche im Laufe des Jahres in dem Regierungsbezirk Breslau

und später auch in Liegnitz wieder nicht unerheblich zu. Die

Zahl der verseuchten Gehöfte war am 30. April weit über

doppelt so,‘ hoch wie am Jahresbeginn, im Regieruhgsbezirk

Liegnitz dreimal so hoch, später ging die Seuche in beiden

Bezirken wieder sehr zurück, im Bezirk Breslau stieg sie im .

Oktober und November wieder sehr stark an, um dann am

Jahresschluß wieder etwas zurückzugeben. In den anderen

Bezirken blieb die Ausbreitung der Seuche annähernd auf

demselben Standpunkte, nur die Bezirke Potsdam und Frankfurt

zeigten in den Monaten April und Mai doppelt so hohe Zahlen

wie am Jahresbeginn. Was nun die 6 westlichen Provinzen

anbetrifft, so sind die Regierungsbezirke Schleswig, Wiesbaden,

Düsseldorf, Erfurt später auch Arnsberg stärker von der Seuche

betroffen gewesen. In Schleswig waren am Jahresbeginn

103 Gehöfte verseucht gewesen, später schwankte diese Zahl

recht beträchtlich, sie hielt sich jedoch stets über 100, am

15. November erreichte sie mit 229 ihren Höhepunkt. Am

Jahresschluß waren 165 Gehöfte betroffen. Wiesbaden war

anfangs stark verseucht, am Jahresbeginn waren hier 181 Gehöfte

betroffen, später ging sie erheblich zurück, bis auf 32 Gehöfte

Ende September; gegen Jahresschluß nahm sie wieder nicht un

erheblich zu. Im Regierungsbezirk Düsseldorf waren am Jahres

anfang 117 Gehöfte verseucht gewesen. In den ersten drei

Vierteljahren blieb hier die Seuche auf annähernd gleicher Höhe

stehen, im letzten Vierteljahr nahm sie etwas zu, um gegen

Jahresschluß wieder herabzugehen. Die Zahl der verseuchten

Gehöfte erhielt sich jedoch stets über 100. Erfurt war am

Jahresbeginn nicht erheblich betroffen, bis zum Juni verdoppelte

sich jedoch die Zahl der verseuchten Gehöfte bis 118, in den

späteren Monaten schwankte dieselbe ziemlich stark, am Jahres

schluß waren 70 Gehöfte betroffen. Im Regierungsbezirk Ams

 

berg kam eine stärkere Verseuchung erst in der zweiten

Jahreshälfte zur Beobachtung, die Zahl der verseuchten Gehöfte

stieg im August bis auf 103, später ging sie wieder um die

Hälfte zurück.

Die übrigen Regierungsbezirke waren ebenfalls fast durchweg

stärker von der Schweineseuche betroffen gewesen, wie in früheren

Jahren; eine sehr geringe Ausbreitung zeigte sie nur in dem

Reg-Bez. Aurich, welcher zeitweise gänzlich seuchefrei war.

Von den übrigen Bundesstaaten traten Bayern, Württemberg,

Sachsen und Hessen gegenüber Preußen in betrefl" der Ver

breitung der Schweineseuche stark zurück. Württemberg war

zeitweise fast völlig seuchefrei. Stärker verseucht war nur

noch Oldenburg. Hier waren am Jahresbeginn 108 Gehöfte be

troffen, diese Zahl stieg bis Ende Februar bis 132, später blieb

sie mit geringen Schwankungen zunächst immer über 100 und

erst in der zweiten Jahreshälfte ging sie stark zurück, am

Jahresschluß waren 69 Gehöfte verseucht gewesen. Etwas

stärker wie die übrigen Staaten war sodann noch Braunschweig,

auch Lippe betrofi‘en gewesen, in der zweiten Jahreshälfte kam

sodann noch Hamburg hinzu. Doch ging in diesen Staaten die

Zahl der gleichzeitig verseuchten Gehöfte nicht viel über 50

hinaus. Völlig seuchefrei während des ganzen Jahres blieb

kein deutscher Bundesstaat.

Nebenstehende Kurventafel gibt von dem Verlaufe

Schweineseuche (Schweinepest) ein anschauliches Bild.

der

Influenza unter den Pferden der Zivilbevölkerung in Preußen.

A. Bewegung der Seuche und Zahl der gefallenen Pferde.
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Brust- und Rotlaufseuchs unter den Pferden der ldllltlrverwaltung.

A. Bewegung der Seuchen und Zahl der gefallenen Pferde
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Fleisehbeschau, Fleisch- und Vlehverkehr.

Redigiert von Block.

Zur Statistik der Fleischbeschau.

Von Vet.-Assessor a. D. Georges zuhotha.

Bei Gelegenheit der diesjährigen Zusammenstellung der Er

gebnisse der Schlachtvich— und Fleischbeschau habe ich schon seit

Einführung des betreffenden Formulars zu diesem Zwecke in Er—

fahrung bringen müssen, daß einer richtigen Statistik damit nicht

gedient ist.

Vorzüglich ist die Angabe der in Notschlachtnng getöteten

Schlachtstiicke nach der Art ihrer Erkrankungen vollständig illu

sorisch, da die wenigsten Erkrankungen in die Rubriken 20 bis 32

hineinzubringen sind und deshalb sämtlich in die Rubrik 33 —

verschiedene andere Erkrankungen und Mängel — fallen, und somit

einer richtigen, den Zwecken entsprechenden Statistik entgehen.

Jeder langjährig beschäftigte ticrärztliche und auch Laien

Fleischbeschauer weiß ganz genau, daß die meisten Schlachtsttlcken

nach kürzerer oder längerer Behandlung auf den Ortschaften und

Gittern an nachstehenden Erkrankungen notgeschlachtet werden.

Den größten Teil der Notschlachtungen liefert, neben der

Tuberkulose, die traumatische Magen-Herzentzlindung.

Dieser folgen wohl die sogenannten Lähmungen des Hinterteils:

das Festliegen der Kühe, die Nierenschläge der Pferde usw. Hierauf

sammeln sich in der dritten Reihe die Verdauungskrankheiten

des Rindviehs von der Unverdaulichkeit, Magen, Darmentzllndung,

Psalterverstopfung usw. bis zur Trommelsucht mit ihren Folgen an.

Ein weiteres Kontingent liefern die Knochenbrüche bei

allen Schlachttieren. — Alsdann sind außer Schwergeburten und

Geburtshindemissen die tierärztlichen Krankheiten der Ge

schlechtsteile in eine eigene Rubrik zu stellen, denn die Katarrhe,

vom Scheidenkatarrh bis zum weißen l“luß, die Scheiden- und

Gebärmutterentzündung und Verwundungen jeden Grades treten

dem tierärztlichen Fleischbeschauer leider häufig genug nach den

Schlachtungen entgegen.

Das Kalbefieber verlangt immer noch, trotz seiner glück

lichen Heilbarkcit, eine eigene Reihe in den Notschlachtungen. Die

Nierenkrankheiten bei Rindern, Kälbern und Schweinen sind

 
bei Schlachtungen und Notschlachtungen eine sehr häufige Er

scheinung, so daß sie, soll der Fleischbcschauer nicht Nr. 33 zu

Hilfe nehmen, eine eigene Nummer gebrauchen.

Wenn man weiß, wie selten Leukämie und Urämie, Unreife der

Kälber usw. im Laufe des Jahres dem Fleischbeschauer entgegen

treten und wie hundertfach häufiger die obengenannten Krankheiten

vorkommen, so möchte man die Zusammenstellung zugunsten des

Verständnisses für die Laicnfleischbeschauer und der richtigen

Statistik wohl gerne dahin abgeändert wünschen, daß es in der

Seite 2 des jetzigen Formulars von ‘Nr. 20 ab heißen sollte:

20. Gelbsucht.

2l. Wassersuchten.

22. Leukämie, Pseudoleukämie, Urämie usw.

23. Traumatische Magen—Herzentzündungen.

24. Vordauungskrankheiten.

25. Trommelsuchten — Aufblähen.

26. Lähmungen.

27. Knochenbrüche.

28. Schwergeburten und Geburtshindernisse.

29. Krankheiten der Geschlechtsorgane.

30. Kalbefieber.

3l. Niercnkrankheiten.

32. Mangelhafte Ausblutung, Agonie.

33. Geruchs- und Geschmacksabweichung des Fleisches.

34. Abszesse.

35. Andere in diese Rubriken nicht einzureihende Mängel,

Milzleiden usw.

Zur Milchkontrolle.

Von Schlachthofdiroktor Dr. Jost-Göttingen.

Auch Göttingen ist in die Reihe derjenigen Städte ein

getreten, deren Magistrate und Bürgervorsteher sich vonder

Notwendigkeit einer sanitätspolizeilichen Kontrolle des Verkehrs

mit Milch haben überzeugen lassen, und deren Polizeidirektion

infolgedessen eine diesbezügliche Polizeiverordnnng erlassen hat.‘

Die Anregung zur Einführung einer derartigen Kontrolle ging

von dem derzeitigen Direktor des städtischen Schlachthofes,

Dr. J 0st, daselbst aus. Demzufolge wurde derselbe von der

Polizeidirektion ersucht, sowohl in einer gemeinschaftlichen

Sitzung der städtischen Kollegien als auch im Ortsgesundheitsrat

—— dem außer den Mitgliedern der Stadtverwaltung, dem Polizei

direktor und dem Kreisphysikus auch die Vertreter der medi

zinischen Fakultät der Universität angehören * in einem Vor

trage die Notwendigkeit der Überwachung des Milchverkehrs

näher zu begründen und mit praktischen Vorschlägen hervor

zutreten. Der Vortrag hatte den Erfolg, daß sofort eine

Kommission, bestehend aus dem Polizeidirektor Dr. jur. Weber,

dem Kreisphysikus Prof. Dr. med. Stolper, dem Direktor des

hygienischen Instituts Prof. Dr. med. von Esmarch, dem

Direktor des städtischen Schlachthofes Dr. phil. J ost und drei

angesehenen Milchproduzenten, gebildet wurde, welche unter

Zugrundelegung eines diesbezüglichen Ministerialerlasses und

einiger anderweitig bereits mit Erfolg eingeführten Milch

verordnungen einen Entwurf zu einer den hiesigen Verhältnissen

angepaßten Polizeiverordnnng ausarbeiten sollte. Der aus ein

gehenden Beratungen hervorgegangene Entwurf wurde sowohl

von den städtischen Kollegien als auch von den Regierungs

präsidenten in Hildesheim, der den erwähnten Vortrag gelegent

lich einer Hauptversammlung der land- und forstwirtschaftlichen

Kreisvereine anhörte, genehmigt und soll nun mit dem 1. April

d. J. in praxi durchgeführt werden. Die ursprüngliche Absicht,

die Kontrolle der Milch als animalisches Nahrungsmittel unter

tierärztliche Leitung zu stellen bzw. mit dem Schlachthofe zu

verbinden — wie dies in vielen Städten bereits geschehen ist
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—— konnte vorerst wegen dem Mangel an Räumlichkeiten und

Hilfskräften nicht ausgeführt werden. infolgedessen wird aller

Voraussicht nach die Untersuchung der Milch vorerst einem der

Universität angegliederten Nahrungsmittel-Untcrsuchungsamt

widerruflich übertragen, und später unter günstigeren Ver

hältnissen dem Schlachthofe zugeteilt werden.

Die Schwankungen des Fettgchaltes der Milch.

Von Dr. A. Hermes-Berlin.

Eine achtjährige schwedische Untersuchung von K. A. Högström.

Nr. 60 der „Landwirtschaftlichen Erfahrungen des Auslandes“ in Sti-ck 47 der „Mit

teilungen“ der Deutschen Landwirtschaftlichen Gesellschaft.)

Die von dem schwedischen Forscher Sede| holm vor

genommenen und 1900 erschienenen längeren Untersuchungen über

die Vererblichkeit des Milchfettgehaltes hat Högström im Ein

verständnis mit dem erstgenannten auf die Milchmcnge, den Fett

gehalt usw. ausgedehnt. Die einen achtjährigen Zeitraum um

fassenden Untersuchungen erstreckten sich über 339 Tiere und

18 493 Fettgehaltsbestimmungen. Zur Untersuchung wurde der

Viehbestand auf einem Gut herangezogen, der aus teils rcinbllltigen,

teils hochveredelten Ayrshires besteht. Zu dem Stamme wurde

bereits 1854 durch Einkreuzung von Ayrshiresstieren der Grund

gelegt. Außerdem wurden von Zeit zu Zeit vollbliitigc Ayrshires

kalbinnen eingeführt.

Die hochinteressanten Ergebnisse hat Dr. Hermes-Berlin in

Stück 47 der „Mitteilungen“ der D. L. G. veröffentlicht. Die dem

dortigen Referat beigegebenen graphischen Darstellungen machen

das Bild übersichtlicher und leicht verständlicher.

Wir entnehmen der Arbeit folgende (namentlich auch für die

gerichtliche Tätigkeit) wichtige Tatsachen.

Zunächst wurde ein durchschnittlicher Fettgehalt des ganzen

Bestandes von 3,68 Proz. für die achtjährige Untersuchungsperiode

enuittelt.

Hinsichtlich des Einflusses des Alters erfahren wir, daß die

dreijährigen Kühe während der ersten Laktationsperiode einen

Fettprozentgehalt von 383 Proz. und die vierjährigen einen solchen

von 3,74 Proz. aufweisen. Während der Zeit der vollen Produktions

kraftgder Tiere bleibt der Fettgehalt mit 3,67 Proz. fast unverändert

und kommt dem oben erwähnten Durchschnittsgehalt von 3,68 Proz.

ziemlich nahe. Endlich steigt bei höherem Alter der Fettgehalt

wieder an, welche Erscheinung hauptsächlich auf die Abnahme

der Milchmenge zurückzuführen ist.

Was das Verhältnis des Fettgehaltes zur Milchmenge anbelangt,

so ergibt sich, daß der erstere bei Milchmengen unter 1800 Liter

ziemlich hoch ist (3,83 Proz.). Es handelt sich hierbei um die

vorhin erwähnten, fast ausschließlich drei- und vierjährigen Kühe,

die an und für sich schon eine geringe Milchmenge liefern. Bei

Milchmengen von 1800—2600 Litem hält sich der Fettgehalt ziemlich

nahe an die Mittelzahl von 3,68 Proz, bei einer höheren Milch—

menge dagegen vermindert er sich nicht unbetriicbtlich (bis zu

3,59 Proz.).

Bezüglich des Einflusses der fortschreitenden Laktationsperiode

wurde nachgewiesen, daß der Fettgehalt in dem ersten Monat nach

der Geburt ziemlich hoch ist (3,75 Proz.), von da ab rasch sinkend,

im dritten Monat sein Minimum mit 3,50 Proz. erreicht, um wieder

steigend im sechsten Monat den mittleren Fettgehalt des Bestandes

(3,68 Proz.) zu überschreiten. Während der folgenden sechs Monate

geht der Fettgehalt langsam in die Höhe und erlangt sein Maximum

am Schluß der Laktationsperiode (4,14 Proz. im 11. Monat). Diese

höheren Ziffern am Schluß, die aber von unerheblicher praktischer

Bedeutung sind, erklären sich durch die vorhandenen geringen

Milchmengen. Högström führt die Ursachen dieser Schwankungen

während der Laktationsperiode auf das Vermögen des tierischen

Organismus zurück, sowohl die Menge, als auch den Fettgehalt der

Milch den Bedürfnissen des zu emährenden Kalbes anzupassen.

Der Einfluß der Jahreszeit (Kalendermonat) ist ein ganz eigen

tümlichen Auf ein geringes Maximum im April (3,72 Proz.) folgt

ein bedeutendes Sinken im Sommerhalbjahr April/Oktober mit

einem Minimum im Juni (3,45 Proz ), dem wieder ein großes

Maximum im Oktober (3,96 Proz.) sich‚angchließt.

 

Der verschiedene Verlauf der Schwankungen für die in ver

schiedenen Monaten beginnenden Laktationsperioden ist durch den

gemeinsamen Einfluß der besprochenen Faktoren auf den Fettgehalt

der Milch, namentlich durch den Fortschritt der Laktationsperiode

und die jeweilige Stellung im Kalenderjahr zu erklären.

Die Ursachen für die Schwankungen in den einzelnen Kalender

monaten glaubte man bisher in dem äußeren Einfluß der Jahres

zeiten, also in erster Linie der Außentemperatur, ferner in der

verschiedenartigen Beschaffenheit des Futters. namentlich der

unterschiedlichen Beschaffenheit des Stroh- und Rübenfutters usw.

zu erblicken. Nach Högström liegt dagegen die Ursache der

starken Schwankungen in dem eigenen Organismus des Tieres; wie

bereits auch diese Schwankungen bei zunehmendem Alter, bei

höherer oder niederer Milchmenge und während des Fortschritte

der Laktationsperiode festgestellt wurde. Högström erklärt alle

diese Tatsachen in folgender Weise:

Die Monate März und April sind die natürlichen Kalbemonate

für Rindvieh, vorausgesetzt, daß die Paarungen nicht besonders

geregelt sind. Auch die Stammeltern unseres heutigen Rindes

hatten dieselbe Abkalbezeit, wie sie die noch lebenden Verwandten,

Elche, Hirsche, Rehe besitzen. in der von der Kuh für den Bedarf

des Kalbes während 7—8 Monate produzierten Milch variierte der

Fettgehalt in der Weise, wie es dem Kalbe am dienlichsten war.

Dieselbe Variation macht sich auch heute noch, unberührt von

den Kalbezciten, während derselben Jahreszeit geltend. Dieses

von den Stammeltern ererbte Vermögen der Kuh, während einer

bestimmten Jahreszeit Milch von einem bestimmten Fettgehalt zu

liefern, hat sich trotz des menschlichen Einflusses fortgepflanzt.

Was den mittleren prozentigen Fettgehalt einer Laktations

periode für die einzelnen in verschiedenen Monaten beginnenden

Perioden anbelangt, so ergaben die Untersuchungen, daß die März-,

August- und Septemberkühe (d. h. Kalbemonate) den höchsten

durchsdhnittlicheu Fettgehalt (3,74, 3,76 und 3,78 Proz.) aufweisen,

während die Mai- und Oktoberkühe einen niedrigen Fettgehalt von

3,61 bzw. 3,60 Proz. zeigten. Diese Unterschiede erklären sich

dadurch, daß die Kühe die. relativ meiste Milch (ungefähr 16 Proz.)

während ihrer-zweiten Laktationsmonats liefern, weshalb der Fett

gehalt dieses Monats in der Hauptsache für den Durchschnitts

fettgchalt der ganzen Laktationsperiode bestimmend ist. Mit anderen

Worten: Wenn das Abkalben in einem Monat erfolgt, der gerade

vor einem „fetten“ Kalendermonat liegt, so ist der mittlere Fett

gehalt hoch, im entgegengesetzten Falle niedrig.

Die Frage. welche Kalbezeit die stärkste absolute Fett- und

Milchmengo ergibt, konnte auf Grund der Untersuchungen dahin

beantwortet werden, daß Märzklihe sowohl die höchste Milch, _ als

auch Fettmenge lieferten. Ihnen‘kommen die Aprilkühe am nächsten,

was nach Högström wiederum ein Beweis ist, das März und April

die von der Natur bestimmten Kalbemonate sind. Im übrigen

wurde nachgewiesen, daß die Kalbezeiten von Mai bis September

den geringsten, während die Monate Oktober bis April einen höheren

Ertrag_liefem, mit Ausnahme der Novemberkilhe. Der Unterschied

zwischen den Butterfett-Erträgen ist ein ziemlich großer, er beträgt

z. B. zwischen den März- und Augustkilhen 13,4 kg.

Was die Jahresschwankungen anbelangt, so wurde festgestellt,

daß die Beschaffenheit der Ernte einen besonders starken Einfluß

auf die Milchmenge hat. Interessant hierbei ist das graphisch dar

gestellte Verhältnis zwischen dem Fettgehalt und der Milchmenge.

Beide Kurven schwanken regelmäßig in der entgegengesetzten

Richtung, so daß während eines Emtejahres, wo die Milchmenge

hoch ist, der Fettgehalt verhältnismäßig tief liegt.

Diese Erscheinung ist aus dem Vorausgegangenen leicht

erklärlich. Bei einer Kuh, die wenig Milch liefert, ist der Fett

gehalt hoch und umgekehrt. Ein Tier also, das aus irgend einem

Grunde — in unserem Falle somit das Emteergebnis — zur Er

höhung oder Verringerung der Milchmengc gewungen wird, wird

auch eine Milch mit einem in entgegengesetzter Richtung veränderten

Fettgehalt aufweisen.

Högström hat diese Tatsache auch ziffernmäßig nachgewiesen.

Auf Grund seiner Berechnungen konnte festgestellt werden, daß

die Milchrnenge besonders stark in den eigentlichen Weide- und
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Grünfuttermonaten, Juli und August, steigt, aber noch schneller

mit der geringeren Menge und der schlechteren Beschaffenheit des

Futters im September und Oktober fällt. ‘Sie bleibt ferner im

November auf einer niedrigen Stufe und erreicht erst im Dezember

wieder sein durchschnittliches Niveau. Das Tier hat also zwei

Monate gebraucht. um sich der Trockenfütterung anzupassen.

Ad. Maier-Konstanz.

Aus dem preuß. Landes-Ökonomie-Kollegium.

(Vergl. auch S. 239.)

In der Zeit vom 4. bis 9. März tagten in Berlin das Königl.

Preußische Landes-Ökonomic-Kollegium und die XX. Kon

ferenz der Vorstände der Preußischen Landwirtschafts

kammern.

Aus der Tagesordnung für die Sitzungen der ersteren Korpo

ration sind von Interesse die Vorlagen betr. die Wirkungen des

Fleischbeschaugesetzes und die gesetzliche Regelung

des Notierungswesens an den Schlachtviehmiirkten, aus

der Tagesordnung der zweiten Korporation‘ die Vorlage betr. die

Vieh- und Fleischeinfuhr aus dem Auslande und die angeb

liche Verproviantierung der Kriegsschiffe mit ausländischen Fleisch

waren.

Berichterstatter zu dem Thema: Die Wirkungen des Fleisch

beschaugesetzes war Rittergutspüchter Bartmann - Lüdicke

Riederhöfe, Mitberichterstatter Geh. Regierungsrat Professor

Dr. Schütz-Berlin.

Die‘lliskussion über diesen Punkt verdichtet sich zu nach

stehendem Beschluß: .

Das Königliche Landes-Ökonomie-Kolle ium erkennt einerseits

an, daß die allgemeine Durchführung der So lachtvieh— und‘Fleisch

beschau auf Grund des Reichsgesetzes vom 3. Juni 1900 sich ohne

Störungen in der Fleischversorgung vollzogen hat und der Zweck,

die Allgemeinheit der Fleischkonsumenten mit einem sanitär einwand

freien Nahrungsmittel zu versorgen, als vollkommen erreicht anzu

sehen ist. _

Das Königliche Landes-Ökonomie-Kollegium hat‘ aber anderer

seits die berzeugung gewonnen, daß die in denletzten Jahren ein

getretene erhebliche Steigerung der Fleischpreis‚e ,zmn Teil auf die

Fleischbeschaukosten zurückzuführen ist. ' ‘

Die Wirkung des Fleischbeschaugesetzes nach dieser Richtung

hin ist um so schärfer gewesen, als die Kosten der Untersuchungen

nicht nur teilweise recht erhebliche, sondern auch außerordentlich

verschiedene gewesen sind. Namentlich die Schlächter auf dem

Lande und in kleineren Städten, wo öffentliche Schlacht

häuser nicht bestehen, haben besonders hohe Kosten durch

die Fleischbeschau zu tragen.

In gleichem Maße verteuernd hat gewirkt die häufige Unmög

lichkeit der baldigen Verwendung beanstandeter, bedingt tauglicher

Fleischstücke in Kochanstalten und auf Freibänken, da diese Vor

richtungen fast nur an größeren Schlachtviehhöfemvorhanden sind,

auf dem Lande aber fast ganz fehlen und ferner, daß noch vielfach ‘

jede Möglichkeit fehlt, die Tiere gegen Schlachtverluste zu ver

sichern, oder wenn es geschieht, vielfach viel zu hohe Prämien be

zahlt werden müssen.

In Erwägung dieser Umstände und der Tatsache, daß die Ver

luste durch die Fleischbeschau ca. 20 Millionen Mark allein für

Preußen betragen, und daß im Jahre 1905 eine weitere wesentliche

Steigerung der Beanstandungen gegenüber dem Jahre 1904 statt

gefunden hat, beschließt das Königliche Landes-Okonomie—Kollegium,

die Königliche Staatsregierung zu ersuchen:

l. die Kosten der Schlachtvieh- und Fleischbeschau

ganz auf die Staatskasse zu übernehmen oder doch auf

die Ermäßigung der Fleisehbeschaukosten durch Zuschüsse des

Staats oder anderer öffentlich rechtlicherVerbände hinzuwirken;

‘2. dem wiederholt geäußerten Wunsche des Preußischen Abge

ordnetenhauses Rechnung tr en zu wollen, durch Einführung

einer obligatorischen Schlac t\i'iehversicherung unter Heran—

ziehung von öffentlichen Mitteln;

3. schleunigst Maßnahmen zu treffen, welche geeignet sind, die

zurzeit vielfach unwirtschaftliche Verwertung des beanstan

deten und bedingt tauglichen Fleisches zu verhindern.

Über die gesetzliche Regelung des Notierungswesens an den

Schlachtviehm'ärkten berichtete Generalsekretär B u r c k h a r d t -

Friedenau. Die vorgeschlagene Resolution wurde durch nach—

stehenden Beschluß angenommen:

Beschluß:

Nachdem es sich als undurchführbar erwiesen hat, im Wege

der Marktordnungen eine Preisnotierung für Schlachtvieh einzurichten,

die ein klares Bild der wirklich an den Schlachtviehmärkten ge

zahlten Preise gibt, und nachdem von seiten der Landwirtschaft

 

lichen Verwaltung zugegeben worden ist, daß die allseiti als un

richtig anerkannte Art der jetzigen l’reisnotierung an den Schlacht

viehmärkten nur im Wege der Gesetzgebung „durch eine richtige

ersetzt werden kann, beschließt das LandesÖkonomie-Kollegium,

den Herrn Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten zu

ersuchen, mit möglichster Beschleunigung die Vorlage eines dies

bezüglichen Gesetzentwurfes an den Landtag zur Durchführung zu

bringen. In diesem Gesetz muß vorgeschrieben werden:

1. daß alles Schlachtvieh auf dem Markts zu wiegen ist,

2. daß der Handel sich nur auf Grund von Schlußscheinen voll

ziehen darf. auf denen Lebendgewicht und Preis vermerkt

werden muß,

3. daß den unter Mitwirkung der betreffenden Landwirtschafts

kammern zu bildenden Notierungskommissionen diese Schluß

seheine vorzulegen sind.

*

Auf der Konferenz der Vorstände der Preußischen

Landwirtschaftskammern wurde betrefiend die Vieh- und

Fleischcinfuhr aus dem Auslande, folgender Beschluß gefaßt:

I. Die Verhandlungen betreffend die Einfuhr lebenden Rindviehes

aus Schweden, mögen einem negativen Ergebnis zugeführt werden,

Mit Rücksicht auf die Unmöglichkeit, eingeführtes Fleisch einer

der deutschen Fleischbeschau gleichwertigen Prüfung auf seinen

Gesundheitszustand unterziehen zu können, darf eine Erlaubnis für

die Einfuhr von Fleisch weiteren Ländern, als solche schon besteht,

nicht erteilt werden.

Desgleichen möge analog dem am l. Oktober v. J. in Däne

mark in Kraft getretenen Gesetz angeordnet werden, daß das ein

zuführende ausländische Fleisch beim Verkaufe als solches zu

deklarieren ist.

Die Kosten der Beschau des inländischen Fleisches

mögen auf die-Gesamtheit der Konsumenten (Reich oder

Staat) übernommen werden. '

II. Wir halten es für ausgeschlossen, daß Reichsregierung und

Reichstag die Hand dazu bieten sollten, mit den Vereinigten Staaten

von Nordamerika einen Handelsvertrag abzuschließen, der eine ver

möge der Meistbegünstigung auch den übrigen Vertragsstaaten

zufallende Ermäßigung der landwirtschaftlichen Zölle enthalten

könnte, denn:

l. hat der Reichstag am 26. Mai v. J. folgende Resolution gefaßt:

„bei dem Abschluß neuer Handelsverträge keinesfalls in

Ermäßigungen der Zollsätze des geltenden Generaltarifs

zu willigen, welche noch unter die bereits in den abge

rschlossenen Handelsverträgen zugebilligtcn, Zollherab

setzungen beruntergehen.“

2. Zu der obigen Resolution des Reichstages hat damals der

Staatssekretär Graf v. Posadowsky folgende Erklärung

abgegeben:

„Ich betrachte den heutigen deutschen Konventionaltarif

als durch die bisherigen Verhandlungen abgeschlossen

und Abänderungen nur insofern noch als möglich, als es

sich um Spezialitäten anderer Länder handelt, die den ein

heimischen Arten keine unmittelbare Konkurrenz machen.

3. Der Reichskanzler Fürst Bülow hat in seinem an den „Reichs

verband“ gerichteten Sylvesterbrief erklärt:

„Der unbedingt notwendige Schutz der Landwirtschaft ist

in den neuen Handelsverträgen auf ein Jahrzehnt hinaus

gesichert.“

4. Der Landwirtschaftsminister v. Arnim-Crieven hat im An

schluß an seine Programmrede im Abgeordnetenhause am

8. Januar d. J. erklärt:

„Ich stehe voll auf dem Standpunkt, daß wir die Schutz

zölle mit allen Kräften zu halten suchen müssen.“

III. Desgleichen schenken wir den Gerüchten keinen Glauben,

die besagen, daß es in den Bereich der Möglichkeiten gehören

könnte, einem amerikanischen Begehren Gehör zu leihen, welches

dahingchen soll, ‘

daß die Einfuhr lebenden, amerikanischen Viehs in ein zu

Hamburg zu errichtendes Grenzschlachthaus gestattet

werde. Von diesem Grenzscblachthaus aus soll, wie ge—

rüchtweise verlautet, der Vertrieb des geschlachteten Viehs

dann in Kühlwagen durch ganz Deutschland erfolgen.

Eine derartige Maßnahme würde, sei es nun, daß sie in Ver

bindung mit einem Handelsvertrage, sei es, daß sie durch die

verbündeten Regierunger'rauf dem Verordnungswege getroffen würde,

unabsehbare, und nicht nur die heimische Landwirtschaft betreffende

Schädigungen im Gefolge haben:

l. Die Einfuhr amerikanischen Viehs ist zurzeit wegen der Ge

fahr der Einschleppung von Seuchen, namentlich des Texas

tiebers, verboten. Selbst bei der größten in dem Grenz

schlachthause zu beobachtenden Vorsicht würde die Gefahr

der Seucheneinschleppung durch die Aufhebung des obigen

Verbots nahcgerückt sein. Die Verschleppung der Maul
und Klauenseuche aus dem Löfflerschen lnstitut zuv Greifs

wald kann als warnendes Beispiel dafür dienen, wie wenig

selbst die sachverständigste Handhabung der Seuchenver

schleppung vorzubeugen vermag.
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2. Die heimische Viehzucht würde die Konkurrenz eines mit

den Machtmitteln des Fleischtrustes betriebenen Massenimports

amerikanischen Viehs nicht zu ertragen "ermögen~ Durch

die Schwächung der Viehzucht würde aber gerade der'cnige

Betriebszweig der heimischen Landwirtschaft gesc ädigt

werden, der durch die neuen Handelsverträge in erster Linie

eine gesicherte Rentabilität erhalten sollte.

3. Neben der viehzuchttreibenden Landwirtschaft würde auch

das heimische Schlachtergewerbe infolge der Mouopolisierung

von Vieh-Import, -Schlachtung und -Versand in den Bünden

der amerikanischen Importeure auf das empfindlichste ge

troffen werden.

4. Auch die Gesamtheit der deutschen Fleischkonsumenten würde

geschädigt werden. Denn einerseits wird wahrscheinlich nur

billige Massenware importiert werden. und es muß das Fleisch

des nach der weiten Seereise geschlachteten amerikanischen

Viehs als minderwertiger angesehen werden, wie das Fleisch

des hier eschlachteten inländischen Viehs. Andererseits

würde nac erfolgter Schwächung der Produktionskraft der

heimischen Viehzucht der amerikanische Importeur den Preis

diktieren, und dann wi‘rde die kürzlich wegen einer vorüber

gehenden Fleischteuerung als Schreckgespenst an die Wand

gemalte Fleischnot wirklich und dauernd eintreten können.

VI. Ebensowenig vermögen wir zu glauben, daß Reichs

regierung und Reichsta in die etwa amerikanischerseits geforderte

Erleichterung der Einfu r amerikanischen Fleisches sollten willigen

können. Es würde sich hier um eine abschwüchende Abänderung

des Reichsfleischbeschaugesetzes handeln. Nun sind sich aber alle

Sachverständigen darüber einig, daß die Bestimmungen des Fleisch—

beschaugesetzes vom sanitären Standpunkt aus eher einer Ver

schärfung wie einer Abschwächung bedürfen. Gerade Amerika

gegenüber Erleichterungen der Fleischeinfuhr ins Auge zu fassen,

dürfte um so weniger denkbar sein, als der Chicagoer Fleisehskandal

noch in frischer Erinnerung liegt.

Österrelch-Ungarns Vleheußenhandel Im Jahre 1906.

Eingeführt wurden:

31375 Rinder, 15880 Schafe u. Lämmer, 88601 Schweine

im Werte von 4508632 Kr., 249157 Kr., 10707180Kr.‚

zusammen also

1906 135 856 Stück Vieh im Werte von 15‘/, Mill. Kr.

1905 290 965 „ „ „ „ „ 41‘/, „ „

1904 288 781 n n n n n 3‘Sa/10 n 11

Ausgeführt wurden: v 4',

126 374 Rinder, 42 282 Schafe u. Lämmer, 933 Schweine

im Werte von 62 188 886 Kr., 976 264 Kr., 72 652 Kr.,

zusammen also

1906 169 589 Stück Vieh im Werte von 68'/" Mill. Kr.

1905 250 368 „ „ „ „ „ 8'F"l0 „ ‚.

1904 291238 „ „ .‚ „ „ 1003/10 „ „

Während die Ausfuhr um 80779 Stück Vieh zurückging, blieb

die Einfuhr um 155109 Stück Vieh hinter dem Vorjahr zurück

Es standen aus dem Außenhandel demnach gegen das Vorjahr

74 330 Stück Vieh weniger zur Verfügung, während im Jahre 1905

die Einfuhr die Ausfuhr noch immer um 40 597 Stück Vieh übertraf.

Abänderungen des Deutschen Elsenhshn-Tier- und Gütertsrifs Teil l.

Am 1. April 1907 treten folgende, tierärztliche Kreise inter

essierende Abänderungen in Kraft:

l. Im Nachtrag I zum Deutschen Eisenbahn-Tiertarif wird im

ä 20 der allgemeinen Tarifvorschriften zugelassen, daß auch

Züchtervereinigungen, Privatzüchter und nichtbcamtete

Tierärzte seitens der zuständigen landwirtschaftlichen

Zentralstelle zur Ausstellung von Zuchttierbescheinigungeu

ermächtigt werden können. Es wird ausdrücklich bemerkt,

daß die Tierzuchtinspektoren als Organe der landwirtschaft

lichen Zentralstellen namens der letzteren zur Abgabe der

gleichen Bescheinigung berechtigt sind.

2. Deutscher Eisenbahn-Gütertarif, Teil I, Abt. B. Nach den

Allgemeinen Tarifvorschriften werden zur Beförderung in

Privatgüterwagen zugelassen: . . . . .Tierleichen, verdorbene

Nahrungsmittel sowie sonstige Abfälle aller Art, sämtlich

zur Vernichtung in besonderen Anstalten bestimmt.

Nahrunnsmlttelkontrolle in der Stadt München.

ln München ist im Oktober 1906 eine ortspolizeiliche Vorschrift

über den Verkehr mit Nahrungs- und Genußmittcln erlassen werden.

In Erfüllung dieser Vorschrift ist eine Milch-Untersuchungs

stelle der Kgl. Haupt- und Residenzstadt München begründet

 
werden, worüber zwischen der Königlichen Untersuchungsanstalt

für Nahrungs- und Genußmittel und der Stadtgemeinde ein Vertrag

abgeschlossen werden ist.

Nach 5 2 dieses Vertrages besteht diese Milch-Untersuchungs

stelle aus zwei Abteilungen, einer tierärztlichen und einer chemischen.

Die Aufsicht über die tierltrztliche Abteilung führt der städtische

Bezirks- und Obertierarzt. Die chemische Abteilung ist eine Neben—

stelle der Kgl. Untersuchungsanstalt für Nahrungs- und Genußmittel

und untersteht deren Direktor. Außerdem sind der amtlichen Milch

untersuchungsstelle noch Milchinspektorcn zugeteilt.

ä 3 regelt die auf die Stadtgemeinde und auf die Kgl. Unter

suchungsanstalt entfallenden Verpflichtungen in bezug auf die Ein

richtung und Unterhaltung der Milchuntcrsuchungsstelle.

g 4 handelt von der Leitung der Dienstgeschäfte und von der

Verteilung der bei der amtlichen Milchuntersuchungsstelle ein

gehenden Milchproben an die tierärztliche und die chemische Ab

teilung. Ferner wird die Berichterstattung über die Untersuchungs

ergebnisse und die Vertretung vor Gericht geregelt. Der städtische

Bezirks’ und Obertierarzt hat den Dienst der der Milchuntersuchungs

stelle zugeteilten städtischen Milchinspektoren zu regeln.

ä 5 handelt von der der Milchuntersnchnngsstelle zur Ver

fügung stehenden Schreibhilfe.

5 6—8 handeln von der Verteilung der Einnahmen der Milch

untersuchungsstelle, von der Entschädigung der Kgl. Unter

suchungsanstalt seitens der Stadtgemeinde und von der Vertrags

dauer.

Fettgehalt unter 2,7 Proz. nlcht strafbar.

Einen interessanten Beitrag zur Beurteilung der Milchfitlschungcn

ergab eine von der Revisionsinstanz in Bochum beurteilte Milch

fälschungsaffäre. Der Landwirt R. von Obcrstüten war nach der

„Rhein.-Westf. Zeitung“ vom Schöffengericht zu 150 Mark wegen

Milchfälschuug verurteilt werden. Am 12. Juni waren von seinem

Wagen Milchsorten entnommen, die statt 3,4 nur 2,4 Proz. Fett

enthielten. Nicht weniger als drei Chemiker sollten nun in der

Berufungsinstanz nebst dem Direktor der landwirtschaftlichen Unter

su‘chungsaustalt in Hagen ihr Gutachten abgeben. Nun unterhält

letzterer einen Versucbsstall, dessen Resultate er wissenschaftlich

verwertet hat. Vor allem interpellierte Direktor Dr. Klöpper,

daß nach einem Ministerialerlaß vom 23. Februar 1904 neben den

Chemikern auch ein landwirtschaftlicher Gutachter zu hören sei.

Von diesem Erlasse werde, nebenbei bemerkt, in der Praxis leider

zu wenig Gebrauch gemacht, sonst würden die Gerichtsurteile

anders ausfallen müssen. Der Fettgehalt der Morgen-, Mittags- und

Abendmilch sei bekanntlich sehr verschieden. Die fetteste Milch

sei die Mittagsmilch. Gewöhnlich werden zur Erklärung des geringen

Fettgehaltes der Milch Futterart und Witterungswcchsel genannt.

Es gebe aber noch andere Möglichkeiten, z. B. das nachlässige

Melken im westlichen Deutschland und die falsche Behandlung der

Milch seitens der Landwirte. Hätte er, Dr. Klöpper es jedesmal

unterlassen, die Milch zu mischen, so hätten seine Resultate jeden

Chemiker veranlaßt, die Milch zu beanstanden. Eine nicht geringe

Beeinträchtigung des Fettgehaltcs trete auch beim Transport (Ad

häsion?) ein. Er habe daher den Obcrpritsidenten von Westfalen ge

beten, die Polizeiverordnung dahin zu erweitern, daß derMilchtransport

nur in plombiertenKannen geschehe und die Landwirte gehalten wurden,

die Milch in gehörig gemischtem Zustande in den Handel zu bringen. Dr.

Radebrock, Chemiker in Bochum, war derselben Meinung. Auf

Grund des Gutachtens wurde das erstinstanzliche Urteil aufgehoben

und der Landwirt R. kostenlos freigesprochen. — Vermutlich ist

aber auch nicht vom tierzüchterischen Standpunkte die Ansicht von

der Hand zu weisen, daß durch unsere fortgesetzte einseitige Milch

Quantitätswirtschaft die Verringerung des Fettgehaltes geradezu

beim Holländer Schlage in einseitiger Weise begünstigt wird. Dem

gegenüber muß jedoch die Tatsache nicht aus den Augen gelassen

werden, daß unsere Molkereicn samt und sonders die Milch nur

nach Prozenten den Landwirten bezahlen. Schon aus diesen Gründen

müssen Quantitüts- und Qualitittsmilch analog einhergehen. Fälle,

wo der Fettgehalt der Milch auf 2,2% heruntergeht, sind nicht aus

geschlossen; die Maxima und Minima dürften eben zwischen 4 und

2,2"/0 liegen. Dr. G.
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Illllt>hkontrollasslstenten.

Die milchwirtschaftlichen Zentralstellen gehen mehr und mehr

damit um, sogenannte Kontrollassistcntcn heranzubilden. Es sind

dies meist junge Landwirte, die in 3—4wöchentlichen Kursen,

ähnlich denen unserer Fleischbeschauer, die Handhabung der Milch

gewinnung zur Abhilfe von Milchfehlern besorgen sollen, also

gewissermaßen Milchkonsulenten. Die Milchkontrollassistenten

werden zum öfteren von landwirtschaftlichen Vereinen angestellt

und bereisen so die ihnen zugewiesenen landwirtschaftlichen

Gegenden. Nach den kurzen bisherigen Erfahrungen scheint sich

diese Privatbeamtengattung sehr bewähren zu wollen. Dr. G.

Amerlksnlsche Nahrungsmlttelkontrolle.

Seit dem Allgemeinbekanntwerden der amerikanischen Fleisch

kontrollverhältnisse ist nun bereits anfangs Januar das bekannte

Gesetz gegen die Verfälschung der Nahrungsmittel in Kraft ge

treten. Der gesamte Apparat indessen funktioniert nach den Be

richten amerikanischer Zeitungen noch nicht ganz. Beispielsweise

hat der Kongreß noch nicht die Mittel zur Anstellung der vorn

Ackerbauministerium anzustellenden Nahrungsmittelinspektoren be

willigt, und die Funktion der letzteren ist noch nicht abgegrenzt.

Der mit der Durchführung des neuen Gesetzes beauftragte bekannte

Ackerbausekretär Wilson sucht mittlerweile durch Warnungen vor

Gesetzesüberschreitungen den Mangel an Personal zu ersetzen.

(Echt amerikanisch!) Angeblich sollen auch vorderhand durch

Probeentnahrne bei Fabrikanten, Schlächtern, Importeuren usw. die

betreffenden Interessenten an ihre Pflicht erinnert werden, wobei

ihnen Geld- und Gefängnisstrafen bei Kontraventionen angedroht

werden. Von Bestallung ausländischer (französischer, englischer,

schweizerischer und deutscher) Tierärzte verlautet nichts mehr; es

scheint sich auch eventuell nur um anzustellende Lehrer an zur

Ausbildung von Fleischbeschanern (Laien) dienenden Schulen ge

handelt zu haben, wozu von jeder Nation kaum mehr als 1—3 in

Betracht kämen. Wahrscheinlich ist aber die ganze „Suche“ nur

eine „Finte“ des smarten Unclc Sam, der dadurch die Importländer

etwas einlullen will, daß er mit je ein paar Vei-tretern von ein paar

Einzelnationen sein Spielchen treibt’. ' ' " Dr. G.

Stldtleehes Nahrungsmlttelamt In Magdeburg.

An diesem mit einem Nahrungsmittelchemiker besetzten Institute

sollen im Regierungsbezirke Magdeburg nach der „Magd. Zeitung“

die durch die Polizeibehörden entnommenen Proben von Nahrungs

mitteln, Genußmitteln, Gebrauchsgegenständen auf Verfälschung,

Verdorbenheit, gesundheitswidrige Beschaffenheit untersucht werden.

Die Gebühr ist auf 6 Mark pro Untersuchung angesetzt. Dr. G.

Staatliche Flelschbeschau.

Das Zentrum will baldigst im Reichstage den Antrag auf Über

nahme der Kosten der Fleischbeschau durch das Reich stellen.

Bei der Beliebtheit dieses Antrages auch bei den anderen Parteien

dürfte sich wohl eine Mehrheit dafür herausstellen, so daß,

Genehmigung durch den Bundesrat vorausgesetzt, wir allgemach

mit einer Verstaatlichung der Fleischbeschau zu rechnen haben

werden, die man sich ähnlich wie die der Auslandsfleischbeschau

zu denken hätte, vielleicht verbessert durch die bewilligte Beamten

funktion und Pensionsfähigkeit, wenn nicht lalle Hoffnung trügen

sollte. Dr. G.

Konservesalze vor Gericht.

Während manche Gerichte (resp. Sachverständige) jeden Kon

servesalzzusatz zu Fleisch verpönen, sind andere der Ansicht, daß

alle nicht in 5 21 des Fleischbeschaugesetzes als gesundheits

schädlich bezeichneten» chemischen Zusätze zulässig seien. Es

handelte sich nun liei“einer Schöfiengerichtssitzung in Harburg um

Casselin und the Seeth-Hacksalz. Während der eine Chemiker

behauptete, durch Konservesalzzusatz werde der Anschein der

Frische vorgetäuscht, war ein anderer"und ein Schlächter der An

sieht, daß dies nicht der Fall sei. Mit der Motivierung „Konser

vierung ist nicht Fälschung“ wurde der Fleischermeister frei

gesprochen. Dr. G.

 

Sehlschthofgehiihren.

In Nr. 29 der B. T. W. war mitgeteilt, daß die Petitions

kommission des Abgeordnetenhauses über eine Eingabe wegen

Änderung des 5 11 des Kommunalabgabengesetzes verhandelt

hat. Der ä 11 des Kommunalabgabcngesetzes gestattet den Schlacht

hofgemeinden bekanntlich, außer den Kosten für Unterhaltung und

Betrieb der Anlage 8 Proz. des ursprünglichen Anlagekapitals

herauszuwirtschaften. Aus der Begründung der Eingabe, welche

eine Herabsetzung der Schlachthofgebühren bezweckt, ist noch

hervorzuheben der Hinweis, daß die Gemeinden viel zu luxuriös

und kostspielig bauten. 63 Proz. der Schlachthofgemeinden erzielen

5 Proz. aus ihrem Anlagekapital, und in manchen Gemeinden werden

sogar 10 bis 44 Proz. herausgewirtschaftct; eine Rente von 6 Proz.

sei für ein Schlachthaus übergenug. Die Schlachthäuser dürften

nicht mit städtischen Gas- und ähnlichen Anstalten verglichen

werden, weil bei letzteren die Benutzung eine freiwillige sei. Es

sei ein ungesundes Verhältnis, wenn die Schlachthofgebühren mehr

als 1 Pf. pro kg Lebendgewicht des Großviehs und 2 Pf. beim

Kleinvieh betrügen, während sie gegenwärtig sich bis zu 6 Pf. be

laufen.

Flelschprelse der sächelsohen Schlachtviehversicherung.

(Vgl. B. T. W. Nr. 17, S. 117 die Anmerkungen)

Gemäß 5 14 des Gesetzes, die staatliche Schlachtviehversicherung

2. Juni 1898

24. April 1906

sächsischen Anstalt für staatliche Schlachtviehversicherung hinsichtlich

der in der Zeit vom 1. April bis 30. Juni 1907 stattfindenden

Schlachtungen die der Ermittlung der Entschädigungen nach 15 2 des

angeführten Gesetzes zugrunde zu legenden Durchschnittspreise für die

einzelnen Fleischgattungen für je 50 kg Schlachtgewicht wie folgt

festgesetzt werden:

betreflend, vom sind vom Verwaltungsausschusse der

A. 00115011: (1kg demnach)

M.l. vollfleischige, ausgemästete, höchsten Schlacht- M‘

wertes bis zu 6 Jahren . . . . . . . 82,50 1,65

2. junge fleischige -— ältere ausgemästete. . 78,-— 1,56

3. mäßig genährte junge —— gut genährte ältere 73,— 1,46

4. gering gcnährte jeden Alters . . . 66,- 1,32

5. a) magere . . . . . . . . . . . . . . 52,— 1,04

b) abgemagerte, soweit sie nicht nach ä 1 Zifl' 1h ‘

des Gesetzes von der Versicherung aus

geschlossen sind . . . . . 36,— —,72

B. Kalben und Kühe:

1. volltieischige, ausgemästete Kalben höchsten

Schlachtwertes . . . . . . . . . . 79,— 1,58

2. vollfleischige, ausgemästete Kühe höchsten

Schlachtwertes bis zu 7 Jahren . . . 75,50 1,51

3. ältere ausgemästete Kühe und gut entwickelte

jüngere Kühe und Kalben . . . . . . . . 71,-— 1,42

4. gut genährte Kühe und mäßig genährte Kalben 64,50 1,29

5. gering bzw. mäßig genährte Kühe und gering

genährte Kalben . . . . . . . . . . . 58,50 1,17

6. a) magere dergl. . . . . . . . . . . 45,— —,90

b) abgemagerte dergl., soweit sie nicht nach?) 1

Zifl“. 1b des Gesetzes von der Versicherung aus

geschlossen sind . . . . . . . . 30,— ——,60

C. Bullen:

1. vollfleischige höchsten Schlachtwertes . . . 78,— 1,56

2. mäßig genährte jüngere und gut genährte ältere 74,50 1,49

3. gering genährte . . . . . . . . . . . . 70,— 1,40

4. a) magere . . . . . . . . . . . . . 52,- 1,04

b) abgemagerte, soweit sie nicht nach ä 1 Zifi‘. 1b

des Gesetzes von der Versicherung aus

geschlossen sind . . . . . . . . 40,— —‚80

D. Schweine:

l. vollfleischige, ausgemästete, höchsten Schlacht

wertes und zwar der feineren Rassen und deren

Kreuzungen im Alter bis zu 1‘/4 Jahren 63,— ‚26

2. fleischige . . . . . . . . . . . . . 60,50 1,21

3. gering entwickelte Mastschweine, sowie aus

gemästete Schnitteber (Altschneider) und aus

gemästete Sauen . . . . . . . . . . . 57,— 1,14

4. nicht ausgemästete Sauen, Schnitteber (Alt

schneider), Zuchtsauen und Zuchteber . . . . 50,— 1,—

5. a) magere, bzw. im Ernährungszustande zurück

gebliebene Tiere . . . . . . . . . . 36‚— —,72

b) abgemagerte, soweit sie nicht nach % 1 Zifl“. 1b

des Gesetzes von der Versicherung aus

geschlossen sind 30,— —,60
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Bücheranzeigen und Besprechungen.

Spezielle Pathologie und Therapie der Haustiere. Von Dr. Franz

Hdtyra? o.fö. Prof. der Seuchenlehre, und Dr. Josef Marek,

o. ö. Prof. der spez. Pathologie und Therapie an der Tierärztlichon

Hochschule in Budapest. II. Band. Mit 138 Abbildungen im Text.

Verlag von Gustav Fischer. Jena 1906.

In dem vorliegenden II. Bande sind die Krankheiten der Atmungs

organe, der Verdauungsorgane, der Harnorgane, des Nervensystems,

der Bewegungsorgane und der Haut abgehandelt. Das Material

ist mit großem Fleiße zusammengetragen, und jedes Kapitel ist

erschöpfend und interessant geschrieben. Bei einigen Krankheiten

wäre die moderne Therapie noch etwas mehr zu berücksichtigen

gewesen. Andererseits soll aber auch hervorgehoben sein, daß der

Verfasser (Marek) recht beherzigenswerte Winke für den Praktiker

gibt. Es seien hier nur beispielsweise der Gebrauch der Magensonde

- und die Anwendung der Magenausspülung bei Pferden angeführt. Die

Abbildungen sind sämtlich gut und instruktiv. Die bnchhändlerische

-Aussttittung ist tadellos, wie dies vom Fischerschen Verlag

selbstverständlich ist. Somit kann auch der II. Band dieses Werkes

bestens empfohlen werden.

Räder.

Anleitung zur arnietlerärztilchen Untersuchung des Geflügels. Von

O. Graffunder, Veterinärrat und Kreistierarzt in Landsberg a. W.

Verfasser hat in einem kleinen, 110 Seiten starken Buch das

für den Tierarzt Wissenswerte bei der Untersuchung des Geflügels

zusammengestellt. Auch sind bei dem speziellen Untersuchungsrnodus

getrennt die anzeigepflichtigen Geflügelseuchen, also Geflügeicholera

und Hühnerpest, und die nicht anzeigepflichtigen Seuchen, Geflügel

tuberkulose, Diphtherie usw.v Verf. ist dann näher eingegangen

auf die Geflügelmästerei und die Bestimmungen über dieselbe, und

sind die veterinärpolizeilichen Gesetze und Bestimmungen über

dieselbe, die einen großen Raum einnehmen, wiedergegeben. Zum

Schluß ist noch eine Untersuchung des Marktgefiügcls gegeben.

Es ist sehr wichtig, daß diese Angaben, namentlich über Alter des

Geflügels, auf den Wochenm‘ärkten eine genaue Zusammenstellung

erfahren haben. Wir haben ja ‘schon die Angaben von Niebel,

aber dieses Buch wird dochfür viele Untersucher besonders wert

voll sein, um sich jederzeit über die Ergebnisse der Untersuchung

informieren zu können. Das Buch kann daher dem mit amtlich-tierärzt

lichen Untersuchungen des Gefliigels auf den Mitrkten, sowie auch

dem mit der Seuchentilgung beauftragten Tierarzte als ein sehr will—

kommenes in die Hand gegeben werden. J ß

e .

Beiträge zur‘ Kenntnis der Magenerkrankungen des Rindes. Von Prof.

Dr. A. Eber, Leipzig. Verlag von Gustav Fischer in Jena, 1906.

In vorliegender Arbeit veröffentlicht E. seine als Vorstand der

ambulatorischen Klinik an der Tierärztlichen Hochschule zu Dresden

gesammelten Erfahrungen, soweit sich dieselben auf die Magen—

erkrankungen des Rindes beziehen. Zweckmäßig erscheint mir die

vom Verfasser gewählte, vom sonstigen Moduls der Lehrbücher ab

weichende Einteilung dieser Krankheiten, sowie der wiederholte

Hinweis darauf, daß nicht die_ komplizierte teuere Medikation,

sondern die genaue Untersuchixng und scharfe Prognose das wesent

liebste für die Therapie des Rindes vorstellen.. Die Anwendung

des Schlundrohres-ündii des-Pans‘ehtiokan will E.‘ (und zwar mit

Recht) nach Möglichkeit wirigesizhiltnktbeliräfi; _‘rufi nur B_e’hzindlung

der‘ akuten Tympanitis' entwickelt ’er besoride'1‘e' Gesichtspunkte.

Durch die kurze Wiedergabe von 64 Sektionsbefunden wird das

nicht uninteressante Material entsprechend bereichert.

_ _ ‘ ‘ J. Schmidt.

Wilhelm Kuhnerl‚Farbi ge Tierb i lder. 50 farbige Reproduktionen

nach Originalen von Wilhelm Kuhnert, mit begleitendem Text

von O. Graßmann und einer Einleitung von Franz Hermann

Meißner. In 10 Heften. Martin Oldenbourg, Berlin. Preis bei Ab

nahme des ganzen Werkes pro Heft 2 M. Einzelne Hefte 2,50 M.

Einzelne Blätter 60 Pf.

Handbuch der Österreichischen Veterinär-Vorschriften. Zum Ge

brauche für Tierärzte jeder Bcrufsstellung sowie für Politische und

Richterliche Beamte von Ädalberl flotter, Bezirks-Obertierarzt im

K. K. österr. Ministerium des Innern. 2 Bde. Wilhelm Braumiiller,

Wien 1906.

Dr. A. Nllesch, Zur Tuberkulosefragc mit besonderer

Berücksichtigung der Bekämpfung der Rindertuberkulose

in gemeinvcrständlichcr Darstellung. l.. Kirsclmer-Engler, vorm.

Scheitlins Buchhandlung, St. Gallen 1906. Preis 2,50 M.

Russische Medizinische Rundschau. Monatsschrift für die gesamte

russische medizinische Wissenschaft und Literatur. Offizielles Organ

des Komitees der Russisch-Deutschen Medizinischen Gesellschaft

zu Berlin. Herausgegeben und redigiert von Dr. Semjon Lipllawsky

und Dr. S. Vlslllbeln. V. Jahrg., Heft 1. Ad. Haußmann, Berlin 1907.

Neverrnann, Veterinärrat: Veröffentlichungen aus den

Jahres-Veterinär-Berichten der beamtttcn Tierärzte Preußens

für das Jahr 1905. VI. Jahrgang. l. Teil. Mit 16 Tafeln. Ver

lagsbuchhandlung Paul Parey, Berlin 1907. Preis (für Teil 1 und 2)

10 Mark.

Gestüt-Buch der zwölf Pinzgauer Pferdezucht-Genossen

schaften im Herzogtume Salzburg. II. Band. Von Karl

Schoßleitner, k. k Landesveterinärreferent und Delegierter des

Salzburger Pferdezucht-Komitees. Mit 34 Abbild. (‘arl Gerolds Sohn,

Wien 1906.

Dr. Friedrich Lindhorst, Über die gcburtshiifliche Ent

wicklung von Kälbern, die im Verhältnis zum Raum der Ge

burtswege zu groß sind, mit besonderer Berücksichtigung der

Embryotomie. Neuer Abdruck. Verlagsbuchhandlung von Richard

Schoetz, Berlin 1907. Preis 2 M.

Vorschriften für das Vstsrlnärwesen im Königreich Sachsen.

Herausgegeben von Med.—Rat Prof. Dr. Edelmann, Landestierarzt,

Dresden. Band II. Nr. 1, 1907. C. Heinrich, Dresden-N. Preis

des Bandes 5 M.

Personalien.

Ernennungen: Der pragm. Bezirkstierarzt extra statum HansSlautner

Weiden zum Be'zitkstierarzt in Amberg, Distriktstierarzt Gmr_q

Sc/meider-Murnau zum Bezirkstierarzt in Viecbtach, Tierarzt Ludwig

Wim-München zum Distrikts- und (.irenztierarzt in Neukirchen bei

heil. Blut (Niederbaycrn), Dr. Ernst, bisher l. Assistent am Patho

logischen Institute der Ticrärztlichen Hochschule München zum

städtischen Tierarzte an der Milchuntersuchungsstelle München. -

Versetzt: Bezirksticrarzt Franz. Füßl-Wolfstcin nach Vilshofen. —

In den Ruhestand versetzt: Bezirkstierarzt Joseph Neuzrirth

Sulzbach.

Niederlassungen: Die Tierärzte Gustav Löfl’ler-Bartcnstein in

Domnau, Gurt Drawehn-Hannover als Assistent des Kreistierarztes

Paula! in Bartenstein (Ostpr.), Theodor Fakler und Viklor Müller

als Assistenztierilrzte beim Kgl. Bezirkstierarzt Hes'chls'nyer inBruck

und Rutlmarm als Assistenztierarzt beim Kgl. Bezirkstierarzt Werk

meister in Ebersberg. —— Verzogen: Distrikts- und Grcnztierarzt

Dr. Karl Beck-Neukirchen bei heil. Blut nach Ipsheim (Mittelfr.).

3-Approbatlonen: Die Herren Franz Bach-aus Weißenfels, Gerhard

-?Hänsel- aus Herwigsdorf, Ernst Hü'm‘ghr aus-Hermsdorf in Dresden.

j"l5romot|onen‘: Die städtischen Tierärzte Malt Hö'clre und Richard

Hcz‚n~ eins Dres_denfznll)jl)r; m‘ed.‘tiet. in Zürich. ; 1~ _~
‘in-‘der “Aiimiß'; Iii1' 'Beu‘rlaubten’s'tand'e: Preußen:ml3e

fördert: Die Untervcterinilre der Reserve Gravemcyer (Aurich),

Zink (I. Braunschweig), Müssemeu'er (Nienburg a. d. Weser), Fehse

(I. Braunschweig), Albrecht (Minden), Fresse (Hannover), Götze

(Lingen), Borchert (Waren) zu Oberveteriniiren des Beurlaubten

standes. — Sachsen: Befördert: Die Stabsveterinäre Zschocke,

Landw. 2. Aufgebots des Landw.-Bezirks Planen, und Dr. Fambach,

Landw. 1. Aufgebots des Landw.-Bezirks Glauchau zum Oberstabs

veterinär.

Vakanzen.

(Vgl. Nr. 10.)
 

Verantwortlich für den Inhalt (oxkl. Inneralentell): Prof. Dr. Schmnltz in Berlin. — Verlag und Eigentum der Verlagsbuchhandlung von Richard Schont: In Berlin. -
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Tormas Duplex-Emasculator.

Von (‘befticrarzt Friedrich Weissert.

Diese Kastrierzange wurde nach dem Muster des Haus

mannschen Emasculator konstruiert. An diesem Instrument

sind eigentlich zwei Emasculatoren gegenseitig derart angebracht,

daß durch das Zusammendriicken der Hebel beide Zangen zugleich

wirken und somit die beiden Samenstränge zu gleicher Zeit ‘

abgequetscht werden.

Zum Versuche wurden mit dieser Zange im Kisbörer Staats

gestiit 8 Stück 3‘/2 jährige Halbbluthengste kastriert, bei welchen

Operationen folgendes Ver

fahren vorgenommen wurde:

Die Tiere wurden nach der

hier üblichen Methode mit

Ditreichs Berliner Wurf

zeug auf die linke Seite

gelegt, der rechte Hinter

fuß mit einer im Fessel be

festigten langen Longe an

den Leib gezogen und mit

einer zweiten, im Sprung

gelenk befestigten Longe

etwas gehoben.

Operiert wurde mit. geöfl‘neter Scheidenhaut wie folgt:

Nachdem die Hoden bloßgelegt und die Nebenhodenbänder

losgelöst waren, zog der Operateur mit der rechten Hand beide

Hoden zugleich so weit vor, daß die Zange knapp über den

Nebenhoden angelegt werden konnte. Die linke Hand wurde

fächerartig derartig von vorn nach rückwärts geschoben, daß

der Mittelfinger zwischen beiden Samensträngen zu liegen kam;

mit dieser Hand wurde zugleich auch der Hodensack etwas an

die Bauchwand gedrückt. Der Gehilfe schob dann das geöffnete

Instrument zwischen die Hände des Operateurs so weit nach

  

‘. vorn, bis beide Zangen die Samenstränge faßten, und drückte.

l die Hebel soweit als möglich zusammen, bis die Hoden von.‘

\ selbst abfielen.

.;.

\ Um etwaigen Zerrungen der Samenstränge vorzubeugen,

wurde die Zange gegen die Bauchringe gedrückt und 25 bis

; 30 Sekunden lang in dieser Lage gehalten. .

\ stränge zurück; Nachblutung war keine.

i Fesseln der Tiere abgerechnet —— im ganzen nur 3«4 Minuten

lang gedauert hat.

nach der Operation 24 Stun

den aufgebnnden gehalten,

und täglich zwei_Stunden

lang bewegt}:

Nachbehandlung

nicht notwendig, und waren

die Wunden ohne Eiterung

schon nach acht Tagen voll

kommen geheilt.

| culator hat sich sehr gut bewährt und ist wegen der bei

der Operation in Anspruch genommenen bedeutend geringeren 

verwendbares Instrument.

i Der Emasculator ist zerlegbar und infolgedessen leicht zu

i Er ist von der Firma H. Hauptner-Berlin gefertigt

worden und steht unter patentamtlichem Schutz.

reinigen.

Nach dem Abnehmen der Zange zogen sich die Samen-Ä

Die Operation war so rasch, daß sie — das Legen und

Die Kastraten wurden

dann in Boxers frei gelassen

War

T o rm a s Duplex-Emu

Zeit und der hierdurch erzielten größeren Reinlichkeit ein sehr
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Chirurgisches aus der Praxis.

Von Eherhard-Caymen, prakt. Tierar‘zt.

Am 9. Februar 1904 wurde ich nach dem Gute P. gebeten,

um dort ein Pferd gegen Spat zu brennen. Es handelte sich

um ein älteres Ackerpferd, das hinten rechts erheblich lahmte
und an der inneren Fläche des rechten Sprunkgelenkesv eine

starke Knochenauftreibung zeigte. Auf Wunsch des Besitzers

wurde die Kauterisation vorgenommen, obgleich mir der Erfolg

mehr wie fraglich schien. Es wurden palissadenförmig ange

ordnete Striche mit dem messerförmigen Eisen gebrannt. Nach

dem Brennen ließ ich sofort Unguentum Cantharidum p. u. v.

cum Euphorbio kräftig einreiben. Der Erfolg war ein besserer,

als ich erwartet hatte, denn das Pferd konnte die Frühjahrs

bestellung mitmachen, ohne auffällig zu lahmen, Jedoch, wie

ja vorauszusehen war, fand sich die Lahmheit ganz allmählich

wieder ein und wurde schließlich so stark, daß das Tier nicht

mehr zur Arbeit benutzt werden konnte. Im November 1905

befragte mich der Besitzer, ob der Nervenschnitt nicht auch bei

Spat auszuführen wäre. Bei Schale hatte er nämlich mehrere

Male die günstige Wirkung der Neurektomie beobachten können.

Trotzdem ich die Prognose beim Nervenschnitt in diesem Falle

sehr reserviert stellte und absolut nicht zu der Operation riet,

entschloß sich der Besitzer dennoch, die Neurektomie versuchs

weise ausführen zu lassen, da das Pferd in seinem jetzigen Zu

stande ja so wie so vollständig unbrauchbar war. Am 17. No

vember 1905 wurde die Operation am geworfenen Tiere vor

genommen. Zuerst wurde der Nervus tibialis neurektomiert.

Nachdem das Pferd auf die andere Seite umgelegt war, schritt

ich zur Neurektomie des Nervus peronaeus nach der

von Professor Dr. Schmaltz geschilderten Methode

(cf. Berliner Tierärztlicbe Wochenschrift, Jahrgang 1905, Nr. 7,

„Anatomische Notizen“), Diese Methode erleichtert die

Neurektomie des Nervus peronaeus ganz erheblich. Die Opera

tionsstelle läßt sich nach den Schmaltzschen Angaben leicht und

absolut genau bestimmen, und der Nerv ist leicht zu finden.

Die innere Operationswunde wurde nach dem Nähen mit einem

Verband versehen und heilte per primam intentionem. Die

zwecks Neurektomie des Nervus peronaeus gesetzte Wunde

wurde nach dem Heften mit Airolpasta bedeckt und heilte lang

sam unter Eiterung und starker Granulation. Am 30. Dezem

ber 1905 ließ ich das Pferd zum ersten Male nach der Operation

herausf'ühren, jedoch war leider nicht die geringste Besserung

in der Bewegung zu erkennen. Da auch bei späteren Besuchen

am 19. Januar und am 5. Februar 1906 die Lahmheit in un

verändertem Maße fortbestand, wurde von einer weiteren Be

handlung des Tieres Abstand genommen und dasselbe als un

heilbar dem Roßschlächter übergeben.

Übrigens möchte ich noch beiläufig erwähnen, daß ich auch

in zwei Fällen von Neurektomie der Nervi volares resp. plan

tares bei Schale keinen Erfolg gesehen habe. In dem einen

Falle hatte sich am zentralen Nervenstumpf ein Neurom ge

bildet, welches heftige Schmerzäußerungen hervorrief, doch

schwand die Lahmheit auch dann nicht, nachdem dasselbe

exstirpiert war. In dem anderen Falle war ebenfalls nicht die

geringste Beeinflussung der Lahmheit zu konstatieren. Obgleich

die Erfolge in vielen Fällen von Neurektomie derartig eklatante

sind, daß die Pferdebesitzer diese Operation nicht riihmend

genug hervorheben können, so muß man mit der Prognose doch

sehr vorsichtig sein.

‘sofort in die Vorhaut zurückschnellte.

 

 

Am 6. Dezember 1906 schickte mir der Abdeckereibesitzer

B. in P. ein Pferd zur Untersuchung, welches er als unheilbar

gekauft hatte. Es handelte sich bei diesem Pferde um

Papillome am Penis. Da das Pferd, ein nennjähriger, kräf

tiger, brauner Wallach, sehr gut im schweren Zuge zu ver

wenden war, wollte der Besitzer es gern zu seiner eigenen

Benutzung behalten, wenn das Leiden heilbar wäre. Die Unter

suchung ergab folgenden Befund: Die Pars pendula des Penis

hängt weit aus der Vorhaut heraus und nach unten infolge

ihrer Schwere. Diese wird bedingt durch mehrere größere und

eine ganze Anzahl kleinerer papillöser Neubildungen, welche

die Eichel und das vordere Ende des Gliedes in einer Aus

dehnung von ca. 15 cm bedecken. Die größte Geschwulst ist

ungefähr mannsfaustgroß, die anderen differieren von Walnuß

bis Erbsengröße. Die Geschwülste sind nicht gestielt, sondern

breit aufsitzend, knollig, höckerig, mit zerklüfteter Oberfläche,

‚.blumenkohliihnlich“. In den Furchen der einzelnen Wuche

rungen befindet sich eine übelriechende, schmierige, käsige

Masse. Die einzelnen Neuhildungen sitzen sehr dicht neben

einander, so daß in ihrer ganzen Ausdehnung normales Gewebe

nicht zu sehen ist. In seinem übrigen Verlaufe ist am Penis

durch Abtasten nichts Krankhaftes wahrzunehmen. Der Harn—

absatz geschieht ohne Beschwerde. Ich entschloß mich zur

Amputatio penis und entschied mich für die Bayersche

Operationsmethode. Am 8. Dezember 1906 wurde die

Operation ausgeführt. Das Pferd wurde auf die linke Seite ge

legt und der rechte Hinterfnß nach vorn ausgebunden. Wenn

man an diesem Fuße ein Seil oberhalb des Sprunggelenks

anlegen und dieses nach vorn ziehen läßt, so hat man auch ;in

der Seitenlage genügend Raum, um bequem operieren ‚zu können.

Nach gründlicher Reinigung und Desinfektion des Operation»

feldes und seiner Umgebung wurde von einem Gehilfen der

Penis aus dem Präputium hervorgezogen und straff gespannt

gehalten, was wegen der Wucherungen leicht und ohne An

strengung möglich war. Dann wurde ein kräftiger, ungefähr

bleistiftstarker Gummischlauch zur Erzeugung von Blutleere um

das Glied fest umgelegt, und zwar so weit wie möglich nach

hinten zurück. Nachdem ein spanisches Rohr von passender

Stärke in die Urethra eingeschoben war, wurde ein 5 cm

langer Einschnitt auf die Harnröhre hinter den Papillomen im

gesunden Teile des Penis gemacht. Dieser Schnitt wird durch

den Widerstand des eingeführten Rohres sehr erleichtert. Nach

Entfernung des Rohrstockes wurde die äußere Haut des Penis

mit der Harnröhrenschleimhaut jederseits vom zentralen Wund

winkel beginnend durch dichtstehende Knopfnähte auf eine Länge

von 3 cm vereinigt. Am vorderen Ende des Harnröhrenschnittes

wurde nun in dem noch gesunden Gewebe ein Zirkelschnitt durch

die Haut des Penis bis auf die Tunica albuginea gemacht. Die

Haut wurde dann ringsum bis zur Höhe der beiderseitigen

letzten Hefte, also ungefähr 2 cm lang, lospräpariert, in Form

einer Manschette nach hinten umgeschlagen, und unter ihr, mög

lichst nahe der Umschlagstelle, eine einfache elastische Ligatur

angelegt. Der Penis wurde 2 cm peripher dieser Ligatur ab

geschnitten, nachdem vorher der zur Erzielung von Blutleere

angelegte Gummischlauch entfernt war, worauf der Penisstumpf

Die Blutung war ganz

unbedeutend. Nach dem Aufstehen setzte der Wallach sofort

in normaler Weise Harn ab. Zur Nachbehandlung wurden täg

lich mehrmalige Ausrieselungen des Schlauches mit lauwarmer
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Lysollösung angeordnet. Die Heilung erfolgte überraschend schnell

ohne Eiterung. Die elastische Ligatur soll schon nach einigen

Tagen durchgeschnitten haben. —- Am 12. Januar 1907 wurde

mir das Pferd wieder zur Untersuchung vorgestellt mit dem

Bericht, daß es den Harn in dünnem Strahl und anscheinend

unter Schmerzen absetzte, wovon ich mich auch während der

Untersuchung überzeugen konnte. Das Allgemeinbefinden sei

dauernd gut gewesen. Auch habe das Pferd seit einiger Zeit

schon wieder gearbeitet. Ich vermutete, daß die neu angelegte

Harnröhrenöffnung sich zu weit geschlossen haben möchte, resp.

im Zuheilen begriffen sei, und ließ deshalb dem Besitzer sagen,

daß ich‘ das Pferd baldmöglichst bei ihm zwecks genauerer

Untersuchung werfen möchte; wahrscheinlich würde sich noch

eine Operation als nötig herausstellen. Natürlich ließ mich der

Besitzer erst am 21. Januar abends im Dunkeln holen mit der

Benachrichtigung, jetzt sei es sehr eilig: das Pferd habe schon

seit dem gestrigen Tage nicht mehr gestellt; es sei unruhig und

schlage mit den Füßen nach dem Leibe. Bei meiner Ankunft

bestätigten sich diese Angaben. Die Harnröhre zeigte sich in

der Perinealgegend als starkgefüllter Strang. Nachdem das

Pferd unter möglichst großer Vorsicht gelegt war, um eine

Ruptur der Harnblase zu vermeiden, versuchte ich den Penis

stumpf hervorzuziehen, um eine neue Harnröhrenöfi'nüng anzu

legen. Doch gelang das Vorziehen nur teilweise und das Fest

halten des Stumpfes zur Operation gar nicht wegen der Kürze

desselben und mangels eines geeigneten Gehilfen. Jedenfalls

konnte ich aber so viel sehen, daß ich mich von der — leider

— erfolgten vollständigen Zuheilung der künstlichen Urethral

öfi‘nung und von dem glatten Abheilen der Operationsfläche über

zeugte. "Da‘ die‘ ‘Zeit "drängte; ‘machte’ ‘ ich ‘mit Einwilligung des

Besitzers die Urethrotomie. Nach Desinfektion des Peri

neums stach ich mit einem feinen Trokar ca. 5 cm unterhalb des

Afters in die prallgefüllte Harnröhre ein, worauf sich ‘nach

Zurückziehen des Stiletts aus der Trokarhülse eine große Menge

Harn von normalem Aussehen entleerte. Nachdem neben der

Trokarhülse vorsichtig eine Hohlsonde in die Urethra eingeführt

war, wurde, nachdem die Hülse herausgezogen war, ein ca. 8 cm

langer Schnitt auf die Sonde ausgeführt. Nach demselben ent

leerte sich wieder eine größere Menge Harn, anfangs klar,

später mit grießartigen Trübungen. Nun wurde die Harnröbren

schleimhaut mit der äußeren Haut durch sehr dicht gelegte

Knopfnähte vereinigt, wobei besonders auf gutes Vernähen im

oberen und unteren Wundwinkel geachtet wurde. Nach dem

Aufstehen setzte das Pferd wieder eine große Menge Harn ab.

Es sah sich hierbei nach dem Leibe um, so daß es fast den

Anschein hatte, als ob ihm die veränderte Situation beim Stellen

zum Bewußtsein käme. Die Nachbehandlung bestand in Reinigung

der artifiziellen Harnröhrenöfi‘nung mitLysollösung. Am 27.Januar

wurde mir das Pferd zur Besichtigung vorgestellt. Das Allgemein

befinden ist gut. Die Schleimhaut der Harnröhre ist mit der

äußeren Haut per primam intentionem verwachsen, so daß

sämtliche Hefte entfernt werden konnten. Der Schlauch war

etwas ödematös angelaufen, wahrscheinlich weil das Pferd bis

jetzt nicht bewegt war. Er soll aber während der Fahrt nach

hier schon angeschwollen sein. Der Harn wird ohne Beschwerden

abgesetzt. Der Wallach nimmt bei diesem Akt eine ähnliche

Stellung ein, wie man sie bei Stuten während des Urinierens

beobachtet. Das Mittelfleisch und die Schenkel werden nicht

vom Urin beschmutzt, sondern derselbe entleert sich bei er

 

hobenem Schweif in starkem Strahl und großem Bogen nach

hinten. Die Schwellung des Schlauches hat sich durch Be

wegung und kühlend-zerteilende Waschungen verloren und stellt

sich nur noch bei längerer Stallruhe in geringem Grade ein.

Ein Fall von vollständiger Verwachsung des

Gebärmuttefhalses beim Rind neben allgemeiner

akuter Peritonitis.

Von Ludwig Mayr-Vl’crtingen, prakt. Tierarzt.

Im Februar dieses Jahres wurde ich zu einer kranken

Kuh gerufen mit folgender Anamnese: „Die Kuh frißt seit drei

Tagen nichts, außerdem „geht nichts durch“.

Bei der Untersuchung des Patienten konnte ich folgendes

konstatieren: Allgemeinbefinden schlecht, Futter- und Getränk

aufnahme vollständig sistiert, große Teilnahmlosigkeit gegen

die Umgebung. Temperatur des Haarkleides fast gleich, mit

Ausnahme des Grundes der Hörner, der Ohren und der Ex

tremitäten, welche sich nahezu kalt anfühlen; Puls 110 in der

Minute, Atmung 27, Temperatur 39,7. Bei jeder Exspiration

war leichtes Stöhnen vernehmbar, desgleichen wenn sich das

Tier legte und wieder aufstand. Die Untersuchung der Brust

organe ließ nichts Abnormes vermuten. Herzschlag kräftig.

Was die Ausscheidungen anlangt, so wurde der Urin normaler

weise entleert, jedoch unter Schmerzen; ebenso wird der sehr

spärliche Kot, der mit Schleimfäden überzogen ist, sichtlich

unter Schmerzen abgesetzt. Bei der Exploration per rectum

fand ich in diesem Darmteil bernsteinfarbige, ca. 8——20 cm lange,

spindelige, glasäliuli‘c'he G’crinnsel, die das Vorhandensein einer

ev. Darmeutzündung zuließen. Die Untersuchung der Bauch

höhle lieferte die hauptsächlichsten Momente zur Diagnose: Der

Pausen liegt vollständig still, Pansengeräusche nur schwach

und selten. Die linke Hungergrube ist stark vorgewölbt; durch

Druck auf dieselbe macht sich unter den Fingern eine starke

Gasspannung bemerkbar. Obere Pansenpartie prall mit Gas

gefüllt.

Bei der Untersuchung auf Druckempflndlichkeit des Hinter

leibes streckt das Tier unter Stöhnen den Kopf und Hals. Auf

Grund dieser Symptome stellte ich die‘ Diagnose auf allgemeine

akute Peritonitis. Das Tier befindet sich nach der bestimmtesten

Versicherung des Besitzers in der 46. Woche der Trächtigkeit.

Wehen oder sonstige Anzeichen 'einer nahenden Geburt stellten

sich vordem nicht ein. Die Untersuchung per vaginam ergab

folgenden Befund: Linkerseits waren durch den stark nach

rückwärts gedrängten Uterus die beiden Extremitäten des Kalbes

gut zu fühlen. Der Canalis cervicalis war noch vollständig ge

schlossen. Ich begann nun mit der Behandlung der Bauchfell

entzündung. Wie bei allen Fällen von Peritonitis, so hielt ich

mich auch in vorliegendem Falle an die von Prof. Dr. Harms

so warm vertretene Boraxtherapie. Pro die (24 Stunden) 210 g

Natr. biboracic. pulv. in 3 Teilen pro dosi 70 g. Die nächsten

Tage 25 g pro dosi ebenfalls 3mal pro die. Eine Einreibung

mit Pa. (‘antharidat E. ol. terebinth. 75.0 unterließ ich in vor

liegendem Falle, dagegen ordinierte ich Prießnitzwickel um

den Bauch. Nach 2 Tagen besserte sich das Allgemeinbefindeu

des Patienten wesentlich. Hinsichtlich der Geburt war noch

alles wie zuvor, jedoch stellten sich ganz minimale Wehen ein.

Da nun der Besitzer des Tieres darauf drang, ich möchte nun
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die Geburt einleiten, wenn nur das Kalb gerettet würde,

applizierte ich nun dem Tier, bevor ich eine blutige Eröffnung

der (‘ervix in Angriff nehmen wollte, Extract. sec. com. 6.0 in Aqua

dest. 20.0 subkutan. Andern Tags setzten kräftigere Wehen ein.

Gebärmutterhals krampfhaft verschlossen, so zwar, daß nicht

die kleinste Sonde hätte eingeführt werden können. Die Cervix

uteri war vollständig verwachsen, so daß eine Entwicklung der

Frucht auf normalem Wege als vollständig ausgeschlossen galt,

zumal da eine kunstgerechte operative Eröffnung der Cervix

nicht möglich war. Nun war ich vor die Alternative gestellt:

entweder Sectio caesarea, oder Eröffnung der Gebärmutter von

der Scheide aus. Auf Wunsch des Besitzers entschloß ich mich

zu letzterer Operation, die ziemlich einfach war, da durch das

nun heftige Drängen des Tieres die hintere Uteruswand stark

scheidenwärts gedrängt wurde.

Ungefähr 5 cm links vom ()rificium entfernt machte ich

mittelst Fingermesser einen ca. 12 cm langen Schnitt. Auf diese

Manipulation hin setzten sehr starke Wehen ein. Nach Er

öfi'nung der Fruchtblasen nahm ich noch einige kleine Haltungs

korrekturen vor am Fötus und entwickelte dann ohne besondere

Schwierigkeiten das lebende, sehr kräftig entwickelte Stierkalb.

Orchitis dreier Zuchtstiere, verursacht durch die

Vaginitis infectiosa.

.\'on Raehiger-Habelschwerdt.

Im Juli des vergangenen Jahres wurde ich nach dem Hof

gut R. zu einem kranken Zuchtbullen requiriert. Patient, ost

preußischer Holländer, ca. zwei Jahre alt, war seit 14 Tagen

auf dem Gute zum Deckgeschäft aufgestellt. Vorbericht: Der

Bulle ist dreimal zum Sprung benutzt worden; ungefähr vier

Tage nach dem ersten Sprung ist der rechte Hoden etwas an

geschwollen. Dieser Erscheinung legte man zunächst keine

Bedeutung bei, bis nach weiteren zehn Tagen der Hoden in der

Größe eines Kinderkopfes anschwoll, und das Tier die Futter

aufnahme verweigerte. Bei meiner Ankunft fand ich den Stier

schwer erkrankt vor. Die Temperatur im Mastdarm gemessen

betrug 41,4 °; die Körperwärme war ungleichmäßig über die

Körperoberfläche verbreitet, Rumpf sehr heiß, Ohren, Hörner

und Extremitäten kalt. Den kleinen, ungleichmäßigen Puls

fühlte ich 140 mal in der Minute. Das Tier nahm keinerlei

Futter auf. Der rechte Hoden hing an dem zu doppelter

Daumenstitrke verdickten, ungefähr 30 cm langen Samenstrang

herab. Der Hoden hatte die Größe des Kopfes eines zehn

bis zwölfjährigen Knaben, war heiß und bretthart; bei leisestem

Druck mit der Hand auf dieses Organ zeigte das Tier große

Schmerzen.

Ich legte dem Bullen ein Suspensorium an, verordnete vier

prozentige Lösungen essigsaurer Tonerde mit Wasser in Form

feuchtwarmer Packungen des Hodensackes. Subkutane In

jektionen von Natrium jodatum 10:30,0 pro die und tägliche

Gaben Antifebrin 20,0 vervollständigten die Therapie.

Nach fünf Tagen war der Bulle wieder fieberfrei und nahm

mit der Lust und Gier eines gesunden Tieres Futter auf. Der

Hoden zeigte keine vermehrte Wärme mehr, war nur wenig

schmerzempfindlich, behielt aber den oben geschilderten Umfang

bei. Der Bulle wurde auf meinen Rat der Schlachtbank zu

gefiihrt.

 

Ich glaubte hierzu um so mehr raten zu müssen, da ich Hoden

entzündungen bei Rindern einige Male zu beobachten Gelegenheit

hatte, ohne sie jemals ganz beseitigen zu können, es sei denn

durch das Kastrieren.

Mitte August. wurde in demselben Stall ein neuer Zuchtstier

aufgestellt. Dieses Tier, wieder ostpreußischer Holländer, wurde

nicht auf denselben Stallstand gestellt, sondern gewissermaßen

aus Aberglauben des Besitzers in gerade entgegengesetzter Rich

tung. Ungefähr 4 bis 5 Tage nach dem ersten Deckakt erkrankte

das Tier unter denselben Symptomen, wie Bulle I. Ich wurde

am zweiten Tag der Erkrankung requiriert. T. 40, 1 P. 120,

Ohren, Hörner, Extremitäten kalt, Rumpfoberflitche zeigte ver

mehrte Wärme. Der wiederum rechte Hoden war um das

Doppelte der normalen Größe angeschwollen. Therapie wie oben

mit dem gleichen Erfolg. Der Umfang des Bodens schwand

nicht, und auch dieses Tier mußte der Schlachtbank überwiesen

werden.

Ich untersuchte nunmehr sämtliche 38 Kühe und 10 Kälber

des Stalles und fand alle mit der Vaginitis infectiosa behaftet.

Nun stehe ich auf Grund einer früheren fünfjährigen Er

fahrung durch sehr umfangreiche Behandlung und Bekämpfung

dieser Seuche im Unterwesterwaldkreise auf dem — vielleicht

anarchistischen — Standpunkt, daß alle zurzeit verfügbaren

Heilmittel und Methoden zur Bekämpfung des infektionösen

Scheidenkartarrhs niemals oder nur in den seltensten Fällen

vollständige und dauernde Heilung bewirken. Ich habe seiner

zeit an ca. 800 Rindern in verschiedenen Gemeinden des ge

nannten Kreises, zum größten Teil auf Gemeindekosten, alle nur

erdenklichen Heilversuche gemacht, um endlich zu dieser meiner

Überzeugung zu gelangen. Vielleicht gelingt es einmal der

Serumtherapie, diese Seuche wirksam zu bekämpfen; —— ein wirk

sames Serum gegen die Vaginitis infectiosa der Rinder würde eine

Erhaltung jetzt ungemessen verloren gehender ökonomischer

Werte bedeuten und alle anderen Sera der Tierheilkunde in den

Schatten stellen!

Ehe nun der dritte Zuchtbulle auf dem Gute zur Aufstellung

kam, äußerte ich dem \’Virtschaftsbeamten gegenüber meinen

Verdacht, daß die Hodenentzündungen von der Vaginitis infectiosa

verursacht sein könnten. Ich ordnete an, dem neuen Bullen den

Haarpinsel kurz ‘abzuschneiden, vor und nach dem Sprung das

Präputium mit lauwarmer, 1proz. wässriger Lysollösung auszu

spülen und ebenso bei den zum Deckakt benutzten Kalben und

Kühen die Scheide zu desinfizieren. Diese Anordnung wurde

durch Nachlässigkeit des Stallschweizers bei dem ersten Sprung

des dritten, neuaufgestellten Bullen nicht ausgeführt. Der

Inspektor teilte mir dies Versehen sofort mit. Als ich drei

Tage nach dem hier zitierten Sprung auf dem Gute anwesend

war, konnte ich abermals eine beginnende, allerdings gering—

gradige Entzündung des rechten Hodens feststellen.

Fleißiges Ausspiilen des Präputiums, subkutane Injektion

von Natr. jodat. 10 : 30,0 und die schon geschilderten Packungen

des Hodensackes in Lösungen von essigsaurer Tonerde führten

in drei Tagen zu vollständiger Heilung. 14 Tage nach der

Heilung gab ich das Tier wieder zum Springen frei.

Es wird jetzt peinlichst die Desinfektion des Schlauches

des Bullens und des Scheidengewölbes der Kühe und Kalben

vor und nach dem Sprung ausgeführt. Der Bulle ist vom

September ab bis heute nicht wieder erkrankt.
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Für mich steht zweifellos fest, daß die hier geschilderten

Hodenentzündungen der drei Stiere nur durch die Vaginitis

infectiosa verursacht wurden. In der mir zugänglichen Literatur

finde ich diese Erkrankung nicht geschildert, weshalb ich diese

Aufzeichnung als allgemein wissenswert den Tierärzten zur

Kenntnis bringe.

Auffangen des Sputums unter Anwendung der

Tracheotomie für die Diagnostik der ofl‘enen Lungen

tuberkulose des Rindes.

Von A. A. Overbeek-Steenwijk (Holland).

Mehr als bei andern ist es bei dem in den Niederlanden

herrschenden System zur Bekämpfung der Tuberkulose unter

dem Rindvieh wünschenswert, daß, ehe die der Tuberkulose

verdächtigen Tiere vom Staate übernommen werden, womöglich

auch Tuberkelbazillen in den Sekreten und Exkreten nach

gewiesen werden.

Das niederländische System beruht nämlich auch auf dem

Prinzip, daß als Verbreiter der Tuberkulose eigentlich nur Tiere

mit offenen Krankheitsformen in Betracht kommen, und der

Kampf dreht sich nun auch um diese Rinder. Gewöhnlich kann

die Diagnose „offene Tuberkulose“ während des Lebens erst dann

als sicher angenommen werden, wenn der Tuberkelbazillus nach

gewiesen ist.

Bekanntlich spielt dabei die Untersuchung von dem

Sekretum der Luftwege eine sehr große Rolle. Um die Auf

fangung des Sputums zu befördern, wird vielfach Gebrauch

gemacht von dem bekannten Kehllöfl'el von Ostertag. Der

Gebrauch dieses Instrumentes läuft jedoch in der Praxis auf

mannigfache Enttäuschung hinaus, und von mehreren praktischen

Tierärzten vernahm ich, daß es ihnen vielfach nicht gelang, mit

dem Kehllöt'fel Sputum aufzufangen.

Wenn bei einem Rinde künstlich Husten erregt wird, und

der Tierarzt während des Hustens die Zunge des Tieres ergreift

und fixiert, so leistet es gewöhnlich ziemlich heftigen Wider

stand, sobald der Kehllöfl‘el eingeführt wird. Außerdem findet man

auf dem Lande bei dieser Untersuchung oft nicht genügend Hilfe.

Bei den durch fortgeschrittene Tuberkulose geschwächten

Tieren gelingt die Operation gewöhnlich gut, ist da jedoch

meist überflüssig. Denn in solchen Fällen kann man gewöhnlich

auch ohne Kehllöffel das für die Untersuchung erforderliche

Sputum auffangen, wenn man nur etwas Geschicklichkeit und

Geduld hat. —— Dr. J. Poels teilte in der Zeitschrift für Tier

medizin 1886, S. 70 eine Methode mit, um unter Anwendung

der Tracheotomie trachealen Schleim aufzufangen.

Das zu untersuchende Tier wird auf den Boden gelegt, der

Kopf rückwärts gebogen, so daß die gestreckte, vordere Hals

fläche nach oben gerichtet ist. An dem oberen Teile des

Halses wird in die jetzt festliegende Luftröhre ein Trokar ein

geführt, der zwischen zwei Ringen eingestochen wird. Nachdem

man den Trokar wieder herausgezogen, wird durch die Hülse,

die stecken bleibt, ein Metalldraht, dessen Ende mit einem

Stückchen Schwamm oder einem Pinsel versehen ist, hinein

gesteckt.

Nach Poels gelingt es leicht, das kleine Instrument bis

zur Bifurkation der Trachea, ja noch weiter einzuführen und

mit Schleim bedeckt zurückzuziehen. Es wird dabei noch

 

hervorgehoben, daß es nötig ist, zuerst den Draht heraus

zuziehen, und dann erst die Kanüle, weil sonst der Schleim am

Rande der Wunde abgestrichen, und mit Blut besudelt, verun

reinigt wird. ——

Dieselbe Methode wurde damals empfohlen:

l. in zweifelhaften Fällen, wo es sich um Kaufvernichtigung

handelt;

2. für die Differential-Diagnose mit Lungenseuche;

3. zur Untersuchung von Rindern der Molkereien;

4. für Kälber, welche zur Gewinnung von Vaccin ver

wendet werden.

Nocard hat auf dem Veterinär-Kongreß zu Paris diese

Methode demonstriert, nachdem Thomassen die Aufmerksamkeit

darauf gelenkt hatte.

Man darf sich billig darüber wundern, daß diese Operation,

welche auch nach Poels innerhalb ein paar Minuten aus

zuführen ist, in der Praxis nicht mehr Anwendung fand.

Etwas modifiziert habe ich die Operation an einigen Rindern

versucht, welche wegen vermutlicher offener Tuberkulose vom

Staate enteignet und in den Stall des Schlachthauses zu Rotter

dam gestellt worden waren. Die Tiere wurden nicht auf den

Boden gelegt, sondern von zwei Gehilfen gut festgehalten.

Etwa in der Mitte des Halses wurde an der vorderen

Fläche ein kleiner Schnitt in die Haut gemacht und dann ein

Trokar in die Luftröhre gesteckt. Die Kanüle hatte eine Länge

von 15 cm und im Querschnitt einen Durchmesser von etwa

10 mm. Es ist nicht ratsam, einen längeren oder engeren

Trokar zu‘ benützen. Wenn man mit der linken Hand die

Trachea gut fixiert, kann man mit der rechten das Instrument

bequem‘ einführen. Diese Einführung wird noch erleichtert,

wenn der Kopf des Rindes gehörig hochgehalten wird. Ich

halte es für keinen großen Nachteil, wenn man den Trokar,

statt zwischen zwei Ringen, durch einen Trachealring hindurch

sticht.

Bei meinen Untersuchungen benützte ich einen Eisendraht,

dessen Ende umgebogen war, um desto besser ein Pfröpfchen

Watte befestigen zu können, das natürlich bei jeder Operation

erneuert werden muß.

Ehe man die Operation anfängt, ist es angezeigt, sich davon

zu überzeugen, ob der angefertigte Pinsel nicht zu dick ist,

sondern leicht durch die Trokarhülse hindurchgleitet.

Ohne Mühe kann das Instrument durch die Kanüle, welche

natürlich nach unten gerichtet sein muß, an der Bifurkation

vorbei bis tief in die Bronchien eingeführt werden.

Durch den mechanischen Reiz werden ziemlich heftige

Hustenaniälle erregt, infolgedessen gewöhnlich eine große Menge

Sputum durch Nase, Maul und Kanäle ausgestoßen wird.

Bei einer derartigen Operation geschah dies in solcher

Menge, daß einer der Gehilfen, ein Metzgerbursche, beim Anblick

seines besudelten Kittels die Bemerkung machte: „Sie dreht

nicht einmal erst den Kopf herum!“ Bis heute wurden sieben

Rinder untersucht, welche, —— und dies wünsche ich nachdrücklich

hervorzuheben, -—- nicht etwa ausgewählt worden waren, weil

sie für den Zweck besonders geeignet seien.

Das Resultat meiner Untersuchungen kann ich kurz so

zusammenfassen:

In fünf Füllen wurde leicht eine gehörige Menge Sputum

aufgefangen, wovon die Untersuchung auf Tuberkelbazillen vier

mal positiv, einmal negativ ausfiel.
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Das Ergebnis der Sektion bei diesen fünf Rindern stimmte

mit der bakteriologischen Untersuchung des Sputums überein.

In den beiden anderen Fällen gelang es nicht, geeignetes

Sputum zur Untersuchung zu erlangen. Trotzdem der Pinsel

wiederholt auf- und abgeschoben und dabei jedesmal starke

Hustenanfälle erregt worden waren (der Husten war trocken),

konnte nur sehr wenig nicht purulenter Schleim aufgefangen

werden, in welchem sich keine Tuberkelbazillen nachweisen

ließen. Bei der Sektion ergab sich, daß eines dieser beiden Tiere

nur Darmtuberkulose hatte. Die Lungen waren normal.

Das andere Tier hatte Tuberkulose von verschiedenen Lymph

drüsen und vom Peritoneum, überdies einen kleinen Herd in der

Lunge, der also bei der Untersuchung nicht zutage getreten war.

Es ist natürlich möglich, daß diese Lungentuberkulose nicht

offen war, und daß diesem Umstande das negative Resultat der

bakteriologischen Untersuchung zugeschrieben werden muß.

In den sechs übrigen Fällen war also der Sektionsbefund

in völliger Übereinstimmung mit der mikroskopischen Unter

suchung.

Bei der Sektion wurde genau untersucht, ob infolge der

Operation, außer an der Stelle, wo die Tracheotomie ausgeführt

worden war, Verletzungen zu konstatieren seien, was jedoch

nicht der Fall war, obschon gerade bei den beiden Kühen,

welche nicht expektorierten, der Pinsel ziemlich lange auf- und

abgeschoben worden war.

Das vorläufige Resultat darf daher günstig genannt werden,

und ich halte es für sehr wünschenswert, daß diese Methode

in der Praxis mehr Anwendung findet.

Referate

Über Hygiene der Grubenpferde.

’ Von Virgilius Vigadi, königl. ung. Tierarzt in Salgötarjän

(Allatorvosi Hapok, 1907, Nr. 4.}

Pferde, welche in den Gruben zur Lieferung der ver

schiedenen Gesteine verwendet werden, eine nach

unseren gewöhnlichen Verhältnissen sehr anstrengende, außer

gewöhnliche Arbeit leisten. Die speziellen Verhältnisse in den

Gruben erfordern, trotz der neueren großen Fortschritte der

Technik, noch immer die Pferdekraft, welche durch Dampf- und

elektrische Betriebe bisher weder in den ungarischen, noch in

anderen Bergwerken ersetzt werden konnte. Die Pferde arbeiten

in der Tiefe der Erde oft mehrere Kilometer von der Außen

welt entfernt, beinahe vollkommen isoliert, bei abschreckend

ungünstigen hygienischen Verhältnissen viele Jahre hindurch,

während sich in dieser Zeit ganz eigentümliche Veränderungen,

Krankheiten entwickeln. Auf dem durch das Grubenwasser auf

geweichten, unebenen Boden, oft bei hoher Temperatur, in

schlecht ventilierter Atmosphäre, bei schwacher Beleuchtung

müssen diese Pferde ihren Dienst leisten, zu welchem man eben

deswegen nur korrekt gebaute und gesunde Pferde verwenden

Ein Pferd soll im Bergwerk täglich ungefähr 100 bis

150 Tonnenkilometer Arbeit leisten. Zu dieser Arbeit ver

brauchen sie einen großen Teil der in ihnen aufgehäuften poten

tiellen Energie, welche dann durch entsprechende Nahrung er

setzt werden muß. Die im Salgotarjäner Kohlenbergwerk, bei

welchem Vigadi seine Beobachtungen machte, verwendeten

Pferde stammen aus dem Pinzgau-Mura-Eözer Gestüt der Berg

werksgesellschaft und wiegen durchschnittlich 500—700 Kilo.

müssen

kann.

 

Ihre tägliche Futterration besteht aus 9 kg Hafer und 8,50 kg

Wiesenheu; die Stollenpferde bekommen noch außerdem 2 kg

Melasse (mit 47—49 Proz. Zuckergehalt) und 2 kg grobe

Weizenkleie. Im Schacht ist nämlich die Arbeitsleistung der

Pferde etwas weniger (SO—110 Tonnenkilometer), als in den

Stollen (150—160 Tonnenkilometer), aber da die ersteren bei

höherer Temperatur und feuchter Atmosphäre, bei 774 Milli

meter Luftdruck arbeiten, ihre Atem- und Pulsfrequenz eine

regere ist, so wird ein Teil ihrer potentiellen Energie in dieser

Richtung als unproduktive Arbeit frei.

Im vorigen Winter verendeten, immer während der Arbeitse

zeit, im Karlschacht 11 Pferde. Die vor den sogenannten

„Grubenhund“ gespannten Pferde blieben auf einmal stehen,

ließen ihren Kopf hängen, es trat schwere Dyspnoö auf; bald

fielen sie zusammen und zwischen krampfhaften Zuckungen

trat nach einigen Minuten der Tod ein.

Bei der Sektion konnte man außer der Lungenhyperämie

eventuell Lungenödem keine anderen Veränderungen fest

stellen. Die mikroskopische Blutuntersuchung gab gleichfalls

negatives Resultat. Es konnte angenommen werden, daß viel

leicht der Erstickungstod infolge der anstrengenden Arbeit und

durch die oxygenarme und mit schädlichen Gasen infizierte

Luft zustande gekommen ist, deshalb ließ man die Luft jener

Grube, in welcher die Pferde umgekommen sind, chemisch

analysieren. Aber diese Untersuchung stellte fest, daß in der

Luft keine schädlichen Gase vorhanden sind, der Kohlensäure

gehalt war auch nur 0,5 Proz. Jetzt suchte man die Ursache

der Todesfälle in jenen Zersetzungsprodukten, welche bei der

intensiven Arbeit im Organismus entstanden und auf die Wärme

zentren und andere Organe „nachteiligen Wirkung ausübten.

Mangel an genügender Luft konnte gar nicht in Betracht

kommen, denn der Ventilator des Schachtes trieb frische Luft

mit einer Geschwindigkeit von 244 m durch eine 3,99 qm große

Öffnung in den Schacht, was 973,5 cbm pro Minute ausmacht;

am kritischen Orte arbeiteten 12 Pferde und 280 Menschen,

so daß, wenn man auf einen Mann ‘2 cbm und für ein Pferd

10 cbm Luft pro Minute rechnet, noch immer 293,5 cbm Reserve

luft zurückbleibt.

Wie bereits vorher erwähnt, arbeiteten die Grubenpferde

in einer Tiefe von 105 respektive 205 m bei einer Atmosphäre

von 28—30° (’, welche durch das Grubenwasser dunstig ge

worden ist; diese Verhältnisse wirken gewiß hemmend auf die

Wärmeregulation, und die Ausscheidung der bei den im Organis

mus vorhergehenden Prozessen entstandenen Zersetzungsprodukte

ist gleichfalls gehemmt, während diese Produkte auf die Herz

und Atmungszentren lähmend einwirken.

Infolge dieser Umstände trachtete man nun danach, daß

der Wärmeverlust ad maximum gesteigert werden soll, und zu

diesem Zwecke wurden die Pferde während der Arbeit getränkt,

weiter zeitweise durch entsprechenden Luftzug abgekühlt und

die Stallungen in die Nähe der Luftzüge versetzt. Das Resultat

dieser Änderung war günstig, denn seither ist, trotz der un

veränderten Dienstleistung, kein Verlust eingetreten. Von der

Reduktion der mit dem Futter dargereichten potentiellen Energie

konnte man daher auch Abstand nehmen.

Die Lebensverhältnisse der Grubenpferde werden von den

verschiedenen Temperatur- und anderen atmosphärischen Ver

hältnissen stark beeinflußt, deshalb soll man durch entsprechende

Fütterung die günstige Ausnützung der potentiellen Energie
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befördern, denn außer den inneren Krankheiten bekommen sie

in den meisten Fällen noch solche äußeren Leiden, welche die

Schachtpferde in fünf, die Stollenpferde aber durchschnittlich

nach acht Jahren dienstunfähig machen. Sehr oft tritt bei ganz

unbedeutenden Verletzungen schwere Phlegmone mit großen

Eiterungen auf, was neben den Eiterbakterieu auf jene physika

lische und chemische Reizwirkung zurückzuführen ist, welche

die organischen und anorganischen Bestandteile der Grubenkohle

auf die lädierten Flächen ausüben.

Nach gewisser Zeit tritt bei den (irubenpferden Dyspuoö

auf, ohne daß Erscheinungen des alveolaren Emphysems vor

handen wären; wenn diese Pferde ins Freie gebracht zur wirt

schaftlichen Arbeit verwendet werden, verschwindet spurlos die

Dyspnoö. V. machte bei solchen Pferden Blutuntersuchungen und

fand, daß die Zahl der roten Blutkörperchen bei dem Gruben

dienst sich stark verminderte (6—7 Millionen), so daß dieser

sogenannte „Grubendampf" höchstwahrscheinlich auf die

Anämie zurückzuführen ist, ebenso wie die bei den Gruben

arbeitern vorkommende Schweratmigkeit. Dazu kommt noch,

daß die eingeatmeten Wasserdämpfe die Elastizität des Lungen

gewebes auch herabsetzen, welche aber im Freien beim Ein

atmen frischer Luft wieder zurückkehrt. Die gesteigerte

Arbeitsleistung führt weiter auch noch zur Hypertrophie der

Herzmuskulatur.

Endlich erwähnt V. in seiner höchst interessanten Abhandlung

jene Krankheiten, welche am häufigsten bei Grubenpferden vor

kommen. Der Verlust macht im allgemeinen jährlich 6 Proz.

aus, von welchen die meisten Todesfälle infolge Kolik

erkrankungen (35 Proz.), dann durch schwere Verletzungen be

dingte Vertilgungen (30 Proz.) und Tetanus ( 10 Proz.) ver

ursacht werden. Letztere Krankheit kommt ziemlich häufig bei

Grubenpferden vor, denn die verschiedenen Verwundungen bilden

nur zu oft geeignete Pforten der Infektion. Da aber der

Tetanus-Bazillus meistens nur in den Humusschichten der‘ Erde

vorkommt, kann angenommen werden, daß bei den in mehreren

hundert Metern Tiefe arbeitenden Grubenpferden die Infektion

durch das Futter oder durch den Kot vermittelt wird.

Außer den bereits erwähnten Krankheiten kommt noch

öfters der Dampf zur Beobachtung, während die Lungenent

zündung und die Hämoglobiuämie zur Seltenheit gezählt werden

kann. Dr. Zimmermann.

Vergiftungen.

Weröft'entl. a. d. Jahres-Veterinär-Berichten der bearnt. Tierärzte Preußens f. d.

Jahr 1904, 2. Teil, S. 46 u. folgende.)

Vergiftung durch Melasse beobachtete Kreistierarzt

Dammann bei Pferden eines Dominiums, die täglich 3_4 Pfund

Torfmehlmelasse erhalten hatten. Die Vergiftungserscheinungen

waren Darmkatarrh, Drang zum Urinieren, Polyurie, vereinzelte

Petechien in der Augen- und Nasenschleimhaut und Schwäche

in der Hinterhand. Die schwerer erkrankten Pferde zeigten

überdies noch Herzschwäche. Einige Pferde gingen nach monate

langem Siechtum an chronischer Nephritis und fettiger Degene

ration des Herzens ein.

Über Vergiftung von 7 Rindern, die die reifen Körner von

Aconitnm Napellus aufgenommen hatten, berichtet Kreis

tierarzt Vater. 2 Rinder verendeten innerhalb 24 Stunden,

die übrigen genasen langsam. Die Krankheitserscheinungeu

waren: Mattigkeit, Schwanken des Hinterteils, Speicheln, Leib

schmerzen mit Aufblähung und profusem Durchfall. Bei der

 
Sektion fanden sich heftige Injektionsröte und Ecchymosen am

Pausen, an der Haube und den Blättern des Psalters, sodann

gelbliche Flüssigkeit im Herzbeutel und Ecchymosen am Epikard.

Vergiftung durch Herbstzeitlose bei Pferden sah

Kreistierarzt Götting. In einer Wirtschaft erkrankten die

Pferde mehrmals unter Kolikerscheinungen, die mehrere Tage

anhielten. Die Ursache wurde in Verfiitterung von Heu ge

funden, welches viel Herbstzeitlosen enthielt. Als dieses fragliche

Heu den Pferden vorenthalten wurde, hörten die Kolikanfälle auf.

Kreistierarzt Hanncmann beobachtete, wie durch mohu

haltiges Grünfutter die Milch der Kühe für die Saugkälber

gefährlich wurde. Diese verfielen in den ersten Lebenstagen

in einen eigenartigen Lähmungszustand. Manche verendeten

nach 12——24 stündiger Krankheitsdauer. Die Kühe zeigten

keine Kraukheitserscheinungen. Nach Einstellung der Fütterung

mit dem Futter, welches die Kapseln von Papaver Rhoeas

enthielt, hörten die Vergiftungsfälle auf.

Vergiftung durch senfölhaltig'en Rapskuchen kam

bei 80 Milchkühen vor. Kreistierarzt Wittrock. Die Er

scheinungen waren Fieber, Mattigkeit, gesträubtes Haar, ge

kriimmter Rücken, Drang zum Urinieren, blutiger Urin. Die

Untersuchung ergab, daß der eingeweichte Rapskuchen '/‚ Proz.

Senföl enthielt. Eine ähnliche Vergiftung beobachtete auch

Veterinärrat Blome.

Schwere Lähmungserscheinungen nach Ver

fütterung von trockenem, schwedischem Klee stellten

sich nach Mitteilung des Kreistierztes Kleine bei einem Pferde

ein. Anfangs blieb dem Pferde wegen Schlundlähmung das

Futter im Halse stecken. Die Lähmungserscheinungen breiteten

sich aber bald auf den ganzen Körper aus und am dritten Tage

stürzte das Pferd zusammen, verfiel in einen komatösen Zustand

und verendete.

Kreistierarzt Grebe konstatierte eine Vergiftung von

Schweinen durch stark gekeimte Kartoffeln. Von

24 Läuferschwciuen verendeten sieben Stück innerhalb zwei

Tagen. Es stellte sich zunächst Steifigkeit in den Beinen und

schwankender Gang ein. Allmählich entwickelte sich vollständige

Lähmung der Gliedmaßen, es stellte sich Atemnot ein und nach

Verlauf von 6——10 Stunden verendeten die Tiere.

Taxusvergiftung. Auf einem Dominium im Kreise

Trebnitz fielen plötzlich zwei nebeneinanderstehende Pferde, die

noch kurz vorher gearbeitet hatten, im Stalle tot nieder. Die

Pferde hatten im Parke reichlich von Taxussträuchern gefressen.

Bei der Sektion zeichnete sich das Blut durch eine eigentümliche

Farbe aus, wie etwa nach Vergiftung mit Blausäure. Auf

fallend war auch die wurstfo'rmige Füllung des Schlundes beider

Pferde mit Futtermassen, die auf eine Lähmung der Schlund

muskeln hinwies.

Bei einer Ziege, der zur Erhöhung der Milchergiebigkeit

Schöllkraut (Chelidonium majus) gefüttert worden war, fand

Kreistierarzt Schmidtke als Vergiftungserscheinungen große

Schwäche, Taumeln, profusen, ruhrartigen Durchfall. Das Tier

mußte geschlachtet werden. Rdr.

Vergiftungen durch Futtermittel (die Verfütterung von

Frühroggen an Zugpferde).

Von A. Elairc, Veterinärarzt in Candry,‘ Frankreich.

(Österr. Monatuchr. r. Tierh. 1906, s. 529.)

Die im Norden Frankreichs praktizierenden Tierärzte haben

jedes Jahr etwa zu derselben Zeit, die mit. der der Roggen
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ernte zusammeniällt, Gelegenheit, bei Rindern, Pferden und

dem Geflügel Krankheiten des Magendarmkanals und der Nieren

zu behandeln. Diese der Verfdtterung von Jungroggen zuzu

schreibenden Erkrankungen sind wenig bekannt. Hühner

sterben zu Dutzenden hin, nachdem Durchiälle, Mattigkeit,

Sträuben des Gefieders, Blässe und Welkheit der Kämme sich

eingestellt haben. Bei Pferden findet man Indigestionen und

Koliken sowie schwere Hufali‘ektionen, die der Behandlung

trotzen. In vielen, besonders schweren Fällen erfolgt reichliches

Absondern fast schwarzen Harncs, eine wehrhafte Hämaturie;

manchmal tritt Lähmung des Hinterteiles ein. Meist werden

mehrere Pferde im Stalle betroffen, jüngere mehr als alte.

Der tödliche Ausgang erfolgt rasch nach 8—10 Stunden. —

Die Sektion gibt wenig Anhaltspunkte. In Herz und Gefäßen

finden sich schwarze Blutklumpen, daneben Hyperämie des

Gehirns, bei Paraplegie Darm— und Nierenentzündungen. Es

scheint, als ob der im frischen Roggen enthaltene Giftstofi"

insbesondere auf das Blut- und Nervensystem einwirke. Die

Natur des Giftstoii'es bleibt zu erforschen. Richter.

Darmblutung bei einem Rind (Milzbrandverdacht).

Von H. Holterbach, Tierarzt in Ofienburg.

(Mitteilungen des Vereins badischer Tierärzte, Nr. 11. 1906.)

Bei einer wegen ungünstiger Prognose notgeschlachteten

Kuh, welche klinisch das Bild der traumatischen Gastroenteritis

geboten hatte, fand H. folgendes Sektionsergebnis: Unterhaut

auämisch, am hinteren Brustbeinende geringe sulzige Infiltration,

Brusthöhle und ihre Organe normal, im Cavum der Bauchhöhle

ca. 10 Liter gelblicher, widerlich süßlich riechender, mit Fibrin

gerinnseln untermischter Flüssigkeit, die bald nach Ablaufen

gelatinös gerinnt. Leber, Milz, Nieren sind unverändert.

samter Darmkanal zeigt schmutzig rote Verfärbung. Die zu

gehörigen Gekrösvenen sind prall injiziert. Blinddarm ist auf

ca. 40 cm Länge schwarzrot verfärbt, von Gasen aufgebläht,

fühlt sich elastisch (puffig) an, sein Ende ist leer und zusammen

gefallen. Die Schleimhaut erscheint geschwellt, fleckig gerötet,

zum Teil dunkelbraun verfärbt. Zwischen den einzelnen Wand

schichten findet sich eine sulzige, blutige, umfangreiche Masse,

welche die Schleimhaut vordrängt. Letztere lä.ßt sich an diesen

Partien wie Zunder abheben. An der erwähnten 40 cm langen

Stelle ist ein die innere Darmwand nach dem Lumen zu ver

drängendes Blutkoagulum enthalten, das eine scharfe Begrenzung

besitzt. Der übrige Dickdarm zeigt blutige Infiltration, der

Mastdarm ist, abgesehen von leichter streifiger Räte, normal.

Das Gekrös ist mit gelbsulzigen Massen in seiner ganzen Aus

dehnung belegt. Fremdkörper’ sind nirgends aufzufinden. Knochen

mark zeigt weiche, zerfließliche Konsistenz und stecknadelkopf

große Blutungen. Da. Milzbrandverdacht angenommen werden

mußte, so wurde das mit dem Bluterguß versehene Blinddarm

stück an das Tierhygienische Institut Freiburg eingesandt. Der

eingegangene Bescheid schloß Milzbrand aus. H. ist der Meinung,

daß es sich um septische Vorgänge handelte. Das Fleisch wurde

als untauglich begutachtet. J. Schmidt.

Ein Beitrag zur Behandlung des Morbus maculosus

‘ der Pferde.

Von Stabsvcterinär H e rm an n B e c k e r.

(Zeitschr. f. Ven-rinärk. 1907, S. 26.)

B. teilt seine Erfahrungen der erfolgreichen Behandlung

der Blutfieckenkrankheit mittelst Kampfer mit, die er an drei

Ge-

 

schwcrkranken Patienten gemacht hat. Neben ergiebigen Skari

fikationen und Betnpfen dieser Körperpartien mit Bnrowscher

Lösung, gibt der Autor pro die eine Pille von Camph. nitr.

5,0, Natr. chlorate 50,0, Farin. secal. et Aqu. dest. 9,5. —— Im

ersten Falle wurden drei Pillen gegeben; am vierten Tage

waren die Schwellungen sichtlich zurückgegangen; Patient fraß

wieder besser und wurde nach 14 Tagen wieder zur Arbeit

verwendet. Der im zweiten Falle eingetretene Rückfall wurde

ebenfalls mit Kampferpillen erfolgreich bekämpft. Fall 3 heilte

gleichfalls nach einigen Tagen. —— B. fordert zu Nachprüfungen

dieser Therapie auf. Richter.

Kalt- oder Warmblut.

Von Dr. Schrödcr-Poggelow.

(Zeitschrift für Gcstl'ltkundc, 1907, Heft l.)

Schröder bespricht die Pferdeznchtverhältnisse in Mecklen

burg. Der Beginn der Kaltblutzucht hat daselbst dazu geführt,

daß die „hoffnungslose Ruhe“ in der Pferdezucht aufhörte.

Alles regte sich von neuem und Verfasser meint daher, daß das

Interesse nicht so bald wieder zur Ruhe kommen wird. Für

die Entwicklung einer wirklichen Landespferdezucht schlägt er

die Errichtung einer Landwirtschaftskammer, Organisation des

Marktes und Gründung einer Reit- und Fahrschule in Güstrow

vor. Im Vordergrund muß ferner die Warmblutzucht verbleiben,

da für die Betriebsverhältnisse in Mecklenburg ein Schrittpferd

nicht ausreicht. Eine eigene Kaltblutzucht würde in absehbarer

Zeit sich nicht schaffen lassen; schon die Wahl der einzuführenden

Rasse (ob ‘Belgier, Shires, (‘lydesdales oder Dänen) würde

große Schwierigkeiten machen. Dagegen empfiehlt es sich,

eine Kreuzung von Warm- mit Kaltblut vorzunehmen, indem

von außen dem Lande immer neues Kaltblut zugeführt wird.

Nun soll man aber nach Schröder nicht etwa die warmbliitige

Stute des Landes mit dem kaltblütigen Hengst des Auslandes

paaren, sondern das Gegenteil soll der Fall sein. Natürlich ist

die Anschaffung vieler Kaltblutstuten sehr kostspielig, aber der

Erfolg würde die Auslagen schon wieder verzinsen. Dringend

nötig sei vor allem der Zusammenschluß der Züchter und Führung

durch die Regierung. J. Schmidt.

Wochenübersicht über die medizinische Literatur.

Von Dr. P. leß, Charlottenburg,

Königlicher Kreistierarzt.

.lliinchener .lled-ixiniselw IVoc/zensckrifl Nr. 9.

Über Novaspirin, ein neues Aspirinpräparat; von G. Lieb

mann-Triest. —— L. stellt dem Aspirin das Novaspirin gleich;

jedoch verdient das neue Präparat den Vorzug bei Magen

beschwerden und bei Influenza.

Der Tag- und Nachtschlaf; von V. Vaschide. —- In der

Sitzung der Acad6mie des Sciences vom 7. Januar 1907 berichtet

der Verfasser über Versuche an 41 Leuten und kommt zu

folgendem Resultat: 1. Der Tagesschlaf ist weniger ausruhend,

welches auch seine Dauer und die Beschäftigung des Individuums

sei, als der Nachtschlaf; er ist relativ oberflächlicher und

jedenfalls weniger kontinuierlich. 2. Alle Funktionen des

Organismus (Herz- und Atembewegungen), welche während des

Nachtschlafes automatisch vermindert oder verlangsamt sind,

haben während des Tagesschlafes ausgesprochene Störungen,

sowohl im Rhythmus, wie Konstanz. Der Tagesschlaf erreicht

nur selten — in Fällen hochgradiger geistiger oder physischer

Ermüdung — die Tiefe des Nachtschlafes. 3. Die Gewohnheit

erhöht in relativem Maße die Dauer des Tagesschlafes, aber
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diese Zunahme braucht Wochen und Monate. 4. Es scheint ein

merkwürdiger Zusammenhang zwischen Dunkel der Nacht und

Tiefe des nächtlichen Schlafes zu bestehen. In Fällen von

großer Ermüdung ist der Tages- viel mehr als der Nachtschlaf

kein wirklicher Schlaf, sondern er ist mehr eine physische

Lähmung, welche die Psyche frei läßt, aber in leichtem Maße

halluziniert. 5. Der Tagesschlaf hat logischere Träume, mehr

mit der Wirklichkeit zusammenhängend; das Einschlafen ist ein

rascheres und ebenso das Erwachen als beim Nachtschlaf.

6. Qualitativ ist der Tagesschlaf grundverschieden vom Nacht

schlaf, und alle Leute beklagten sich auf die Dauer über ein

Gefühl der Ermüdung, das sie nicht verläßt.

Dieselbe Zeitschrift 'r. III.

Über die Wirkung der Röntgenstrahlen auf nephrektomierte

Tiere, ein Beitrag zur Frage des Leukotoxins; von J. Schmid

und A. Gäronne. — Die Verfasser glauben, daß die raschere

Leukozyteuabnahme beim nephrektomiertcn Tier gegenüber dem

gesunden Tier nur darauf beruhen kann, daß tatsächlich durch

die Bestrahlung ein Lenkotoxin entsteht, welches, wenigstens

zum Teil, durch die Nieren ausgeschieden wird, nun aber nach

Entfernung der Nieren sich im Blut anhäufen muß und dem

nach eine raschere Wirkung entfaltet.

Ovogal, ein neues Cholagogum; von Dr. A. Bahn-Dresden.

—- Von denjenigen Mitteln, welche gallentreibend wirken und

eine Sekretionsbeeinfiussung der Leber hervorrufen, sind die

jenigen Mittel am besten, welche den natürlichen Verhältnissen

sich anlehnen. Professor E. Wörner hat ein Mittel unter dem

Namen Ovogal in den Handel gegeben, welches eine hervor

ragende gallentreibende Wirkung ausübt. Verfasser empfiehlt

das O‚v_ogal „sehr.

Deulsche Medl‘m'm'sche ll'ochenschrift Nr. f).

Menschliche Zellen als Paraelten; von Dr. Hugo Ribbert. —

Verfasser kommt zu dem Schluß, daß, wenn er auf Grund

seiner Erfahrungen eine Definition der Geschwülste geben würde,

diese lauten müßte: Geschwülste sind parasitäre Wucherungen

ausgeschalteter Zellen. Da diese Definition hauptsächlich mit

der der Leukämie übereinstimmt, so würde daraus folgen, daß

auch die Leukämie zu den Tumoren zu rechnen ist. Für das

Karzinom würde die Definition folgendermaßen lauten: Das

K arzinom ist die parasitäre Wucherung ausgeschalteter Epithelien_

Alkohol und Unfählgkelt von Schulkindem; von Mc. N icholl. ——

(Journ. of Amer. Assoc. Nr. 5.) In Amerika zeigte sich die

Beanspruchung der schulpflichtigen Kinder durch die gewerbliche

Arbeit in folgendem Verhältnis: 25 Proz. der Knaben und

47 Proz. der Mädchen. Einzelne Knaben hatten neben der

Schule ein Tagewerk, das dem eines erwachsenen Mannes ent

sprach. Unter den Kindern der besser situierten Bevölkerung

(34000) waren 73 Proz. Abstinenzler, 23 Proz. Biertrinker,

4 Proz. Wein- und Sclmapstrinker, 12 Proz. Bier- und Schnaps

trinker. Unter der ärmeren Bevölkerung waren die ent

sprechenden Zahlen (6879): 50 Proz., 43 Proz., 7 Proz., 40 Proz.

Deutsche Medixinal-Zeitung Nr. 1.‘).

Über fünf mit Marmoreks Antltuberkuloseserum behandelte

Fälle berichtet Dr. Leon Steinsberg in der Wiener med.

Presse 41/06. Er befürwortet die Darmeinspritzungen gegen

über den subkutanen Injektionen.

Meine Erfahrungen mit Novasplrln; von Dr. med. Floret. ——

Die Erfahrungen, welche Floret mit Novaspirin hatte, fußt er

in folgende Schlnßsätze zusammen: Die meisten rheumatischen

 
Erkrankungen akuter und chronischer Art wurden vom Nov

aspirin in der günstigsten Weise beeinflußt. Die Zuverlässigkeit

und Promptheit der Wirkung scheint der des Aspirin nicht oder

nur wenig nachzustehen. Bei Nenralgien der verschiedensten

Art, auch solchen toxischen Ursprungs, war die Wirkung des

Novaspirin eine unübertroffen gute. Es schien hier vielfach mehr

zu leisten, als die üblichen Antineuralgika. Auch die Ischias

wurde wiederholt durch Novaspirin auf das günstigste beeinflußt.

Nerven- und Gelenkschmerzen auf nervöser Basis schienen ein

dankbares Feld für eine Behandlung mit Novaspirin zu geben.

Nicht minder gut bewährte es sich bei Erkältungskrankheiten,

speziell der Influenza. Es leistete hier vortreffliche Dienste

zur Beseitigung der vielseitigen Krankheits-Symptome. Die

Kombination der Salizylsäure mit der Methylenzitronensäure ließ

es von vornherein geeignet erscheinen zur Anwendung bei der

Gelenkgicht. In drei Fällen bewährte es sich in dieser Indi

kation auf das beste. Es dürften hier größere Dosen, 2 g

3——4 mal täglich erforderlich sein. In den Fällen, woselbst es

versagte, schien von vornherein eine Salizyltherapie wenig aus

sichtsvoll zu sein; in vielen derartigen Fällen waren auch Aspirin

und andere Salizylpräparate ohne Wirkung.

Tagesgeschichte.

Über die Wünsche der Privattieriirzte.

Von Veterinärrat Dr. Arndt.

Die in den letzten Nummern der B. T. W. unter „Tages

geschichte“ erschienenen Artikel, welche die Abgrenzung des

Wirkungskreises der beamteten und nichtbeamteten Tierärzte

behandeln, fordern das allgemeinste Interesse heraus. Durchaus

erwünscht ist es, daß sich in einer so bedeutsamen Frage sowohl

Vertreter der praktischen als der Amtstierärzte äußern, ent

schuldbar und begreiflich erscheint es auch, wenn dabei nicht

immer streng sachlich verfahren wird, als unerwünscht ja

bedauerlich würde es aber anzusehen sein, wenn die Behandlung

des Gegenstandes zur Verallgemeinerung oder auch nur zu einer

vermeidbaren Verschärfung der leider zum Teil schon bestehenden

Gegensätze zwischen beamteten und nichtbeamteten Tierärzten

führen sollte. Hierzu scheint mir bei ruhiger Erwägung ein

ausreichender Anlaß nicht gegeben zu sein. Wenn ich mich zu

dieser Angelegenheit äußere, so glaube ich, auf Grund meiner

bisherigen ötfentlichen Tätigkeit und Stellungnahme in allen

den praktischen Tierarzt angehenden Fragen annehmen zu

dürfen, daß auch die Privattierärzte einer ihren Interessen

gerecht werdenden Beurteilung bei mir, trotz meiner Eigenschaft

als Beamter, sicher sind.

In den jüngsten Veröffentlichungen, unter denen besonders

die in Nr. 11 erschienene: „Ein gefährdeter Stand“ zu beachten

ist, treten vornehmlich zwei Fragen in den Vordergrund:

l. Die Zuziehung der Privattierärzte zur amtlichen Seuchen

tilgung.

2. Die Schädigung der Privattierärzte durch die Ausdehnung

und Handhabung des Seuchengesetzes.

Was die erste Frage anbelangt, so wird beklagt, daß die

Privattierärzte nicht zu der amtlichen Seuchentilgung zugezogen

werden. Der Verfasser des Artikels „Ein gefährdeter Stand“,

Schlachthofdirektor Lauft, zieht dabei vergleichsweise die

preußischen Ausführungsbestimmungen vom 28. August 1905

zum Gesetz, betr. Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten
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vom 30. Juni 1900 in Betracht, die nebst den dazu ergangenen

Anweisungen den Ärzten eine verhältnismäßig weitgehende Mit

wirkung in der Seuchenbekämpfung einräumen.

Dieser Vergleich mit der veterinären Seuchentilgung ist

nicht zu rechtfertigen. In der humanen Seuchentilgung bestehen

zunächst nicht annähernd die Schwierigkeiten hinsichtlich der

Ermittlung und Feststellung der Seuchenausbriiche. Hier fallt

ein Faktor nahezu vollkommen aus, der in der Viehseuchen

bekämpfung von der größten Bedeutung ist: Das Bestreben, die

Seuchen zu verheimlichen. Wohl können Nachlässigkeit und

Indolenz einzelner Personen zuweilen das rechtzeitige Bekannt

werden der Erkrankung eines Menschen an einer Seuchen

krankheit verhindern, eine absichtliche Verheimlichung aber, wie

sie bei Viehseuchen zu den täglichen Beobachtungen gehört,

kommt selten oder gar nicht vor. Beim Ausbruche von Vieh

seuchen kommen in erster Linie wirtschaftliche Interessen des

Besitzers in Frage, und nicht nur des Besitzers, sondern auch

der am Handel beteiligten Personen, denen oft an einer Hinaus

schiebung des Bekanntwerdens nur um einige Tage außer

ordentlich viel gelegen ist. Während ferner die Ermittelungen

nach der Einschleppung bei Seuchenkrankheiten der Menschen

von minderer Wichtigkeit sind, haben diese bei Viehseuchen

wegen des Handelsverkehrs die allergrößte Bedeutung: Ver

schleierungen des Tatbestandcs und oft auch Beseitignngen und

Verschiebungen kranker und verdächtiger Tiere sind hier ständig

zu beobachten.

Sodann besteht ein durchgreifender Unterschied in der Be

kämpfung der Tierseuchen und der Seuchenkrankheiten der

Menschen. Die Veterinärpolizei kann und muß ganz erheblich

schärfer zugreifen, muß mit ganz anderen Mitteln zur Verhütung

der Viehseuchen arbeiten als die Medizinalpolizei, mit Maß

nahmen, die zum großen Teile tief in das wirtschaftliche Leben

nicht nur einzelner Personen, sondern der Betriebsgemeinschaften,

ja der Kommunen einschneiden. Diese Mittel stehen in keinem

Vergleich zu den in der Medizinalpolizei angewendeten, sie sind

ungleich härter und fordern daher vielfach den Widerstand, sei

es auch nur den passiven, der Interessenten heraus. Zu ihrer

Anwendung ist ein gewisses Maß von Rücksichtslosigkeit, zur

Durchführung unter allen Umständen ein verantwortliches

Beamtenpersonal notwendig. Würde man von der grundsätz

lichen Verwendung tierärztlicher Beamter, wie sie das Vieh

seuchengesetz vorschreibt, absehen, würde man die Mitwirkung

privater Tierärzte allgemein zulassen, dann würde die Seuchen

tilgung auf den verhängnisvollen Tiefstand vergangener Zeiten

zurückkommen, in denen auch der Kreistierarzt in erster Linie

tierärztliche Praxis betrieb und nebenbei amtliche Funktionen

ausübte, in denen Rotz und Lungenseuche blühten und die

Maul- und Klauenseuche als quantitö neigligeable in ihrer Ver

breitung unbehindert blieb. Je intensiver der landwirtschaftliche

Betrieb, je wertvoller unsere Viehbestände werden, um so

unumgänglicher ist eine festgefiigte Organisation der Veterinär

polizei. Das beweisen nicht nur die Erfahrungen im Inlande,

inbesondere mit der erfolgreichen Eindämmung der Maul- und

Klauenseuche, das beweisen auch die Bemühungen des Aus

landes, ein den unsrigen gleiches Beamtenpersonal zu schaffen.

Die Ausübung der Veterinärpolizei mit ihren einschneidenden

Maßnahmen erfordert eine besondere Schulung, die ja freilich

der junge Kreistierarzt bei seiner Anstellung nicht mitbringt,

aber bei seinen heutigen Aufgaben sich sehr bald zu eigen

 

machen muß; sie fordert einen festen Charakter und stellt

zuweilen ungewöhnliche Anforderungen an die Hintenansetzung

eigener Interessen der Kreistierätrzte, die Praxis treiben, An

forderungen, welche mit ‘Rücksicht auf ihren Beamtencharakter

ohne weiteres gestellt —— und wenn es sein muß — auch durch

gedrückt werden, die aber auch mit verschwindenden Ausnahmen

überall, eben mit Rücksicht auf ihre Beamteneigenschaft, von

den Kreistierärzten voll erfüllt werden.

Außer den vorangeführten sind es noch Gründe von unter

geordneterem, aber darum ebenfalls nicht zu unterschätzendem

Werte, weiche bei der Viehseuchentilgung die ausschließliche

Verwendung amtlicher Tierärzte nötig machen, so vor allem

die notwendige Einheitlichkeit und in jedem Augenblick

wünschenswerte Übersicht des Verfahrens.

Daß für die Mitbeteiligung der Ärzte in der Medizinal

polizei im wesentlichen Gründe ethischer Art maßgebend ge

wesen sind, ist in dem Artikel von Prof. Peter in Nr. 14 der

B. T. W. bereits ausgeführt.

Noch möchte ich einige weitere Bemerkungen in der Ver

öffentlichung von Lauff, die hierher gehören, kurz berühren.

Der Kritik der Anmerkung zu ä 2 Abs. 2 des Reichsviehseuchen

gesetzes pflichte ich nicht bei. Die Möglichkeit eines Konfliktes,

wenn ein von einer Gemeinde angestellter Tierarzt mit Aus

übung veterinärpolizeilicher Aufgaben betraut wird, ist vielmehr

eine sehr große. Man denke nur an eine Seuchenfeststellnng

auf einem Viehmarkte oder Viehhofe, die unter Umständen ein

längeres Marktverbot oder das Verbot des Abtriebs zur Folge

haben kann. Keinesfalls stimme ich der Auffassung zu, daß die

Kommunen ebenso schnell bei der Hand wären, ihren Beamten

zu removieren, wenn er einmal in veterinärpolizeilißhtin Dingen

das kommunale Interesse vor das des Staates gesetzt hätte.

Gerade die .\Iarktkontrolle macht ein Eingreifen und Verfahren

nach allgemeinen und weiten Gesichtspunkten erforderlich, für

welches der Staat eine zur Verantwortung zu ziehende Per

sönlichkeit zur Verfügung haben muß.

Darüber, ob bei Feststellung harmloser Seuchen (Urticaria

Rotlauf, Bläschenausschlag) durch einen Privattierarzt die An

zeige des letzteren zur Einleitung des Tilgungsverfahrens als

genügend erachtet werden könne, ohne daß eine Nachprüfung

durch den Kreistierarzt erfolgen müsse, kann man selbst in

Kreisen der beamteten Tierärzte verschiedener Meinung sein.

Es wird aber auch hierbei leicht übersehen, daß die Feststellung

nicht selten der Anlaß zu weitergehenden Maßnahmen ist, gegen

welche Einspruch erhoben werden kann, so daß auch hier eine

amtliche Feststellung durch eine verantwortliche Persönlichkeit

erforderlich ist. Zu erwägen wäre vielleicht, ob nicht in

einzelnen Seuchenfällen bestimmter Art, bei denen außer dem

ergriffenen andere Tiere nicht im Bestande sind und weitere

Maßnahmen außer den örtlichen von vornherein ausgeschlossen

erscheinen, die Anzeige eines Privattierarztes für die polizei

lichen Anordnungen ausreichen könnte. In solchen Fällen würde

aber nicht von einer Mitwirkung der Privattierärzte, sondern

höchstens von einer Vereinfachung des Verfahrens gesprochen

werden können.

Endlich wird eine größere Rücksichtnahme der beamteten

Tierärzte gegen den behandelnden Tierarzt dahin gewünscht,

daß letzterer von amtlichen Untersuchungen im Bestande und

namentlich von Obduktionen benachrichtigt und zu denselben

zugezogen werde. Ich bin überzeugt, daß diese Rücksicht viel
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fach da, wo sie am Platze wäre, außer acht gelassen wird.

Andererseits wird aber auch nicht selten von beamteten Tier

ärzten Klage geführt, daß sie den behandelnden Tierarzt be

nachrichtigt hätten, dieser aber nichts von sich habe hören

assen. Ob diese Klagen immer begründet sind? Ob in dem

einen Fall der Kreistierarzt überhaupt noch Zeit hatte, den

lbehandelnden Tierarzt zu benachrichtigen, und ob im anderen

der letztere Zeit gehabt, der Benachrichtigung zu entsprechen,

oder nicht im letzten Augenblick durch Berufsgeschäfte ab

gehalten wurde, ohne sich entschuldigen zu können? Jedenfalls

dürfte wohl in solchen Fällen auf beiden Seiten mehr Entgegen

kommen wünschenswert sein. Letzteres, wie überhaupt die

gegenseitige Rücksichtnahme der Kollegen untereinander zu

pflegen, erachte ich als eine der schönsten Aufgaben der tier

ärztlichen Vereine — und auch der Departementstierärzte.

Die zweite Frage, die Schädigung der Privattierärzte durch

die Einbeziehung weiterer Krankheiten in das Seuchengesetz,

ist durch die in Aussicht stehende amtliche Bekämpfung der

Brustseuche rege geworden.

Ob die veterinärpolizeiliche Bekämpfung der Brustseuche

notwendig ist, und welche Aussichten sie hat, soll hier nicht

erörtert werden. Zweifellos gibt die Erfahrungstatsache, daß,

seit Jahren zunehmend, ein großer Teil der Pferdebestände der

Armee durch Einschleppung der Krankheit verseucht wird und

Monate hindurch an Schlagfertigkeit Einbuße leidet, zu denken.

Der Versuch, die Quelle der Einschleppung einzudämmen, hat

daher viel für sich — wie der Erfolg sein wird, bleibt abzuwarten.

Wenn nun die Brustseuche unter die veterinärpolizeilich zu

bekämpfenden Krankheiten aufgenommen wird, dann muß aus

den‘wben erwähnten Gründen, wie bei den anderen Seuchen

krankheiten, auch hier das Bekämpfungsverfahren ausschließlich

in die Hände der beamteten Tierärzte gelegt werden. Diese

Erweiterung der amtstierärztlichen Tätigkeit kann allerdings,

wie ich in Übereinstimmung mit Prof. Schmaltz zugeben muß,

unter Umständen die praktische Tätigkeit der Privattierärzte

beeinträchtigen. Die Sache sieht aber beim ersten Anblick be

denklicher aus, als sie in Wirklichkeit ist. Bekannt ist ja einmal,

daß die Brustseuche stationär nur in sehr großen Pferdehaltungen

mit ständigem Wechsel ist, in den Ställen der Großhändler,

Pensionsstallungen und dergleichen, also hauptsächlich in

großen Städten, zum andern, daß auf dem Lande in gewissen

Jahren (Seuchenjahren) wohl eine allgemeine Verbreitung

beobachtet wird, dann freilich auch in dem Maße, daß nicht

selten sämtliche größeren Güter verseucht sind, daß aber solche

Seuchengänge sehr selten sind und im übrigen die Brustseuche

auf dem Lande nur vereinzelt beobachtet wird. In den großen

Städten treiben nun die beamteten Tierärzte fast durchweg

keine nennenswerte Praxis —- in Berlin ist ihnen dieselbe ganz

untersagt — hier würden also die Privattierärzte eine Kon

kurrenz nicht zu befürchten haben. Auf dem Lande dagegen

wird in sogenannten Brustseuchejahren der Privattierarzt für

die Behandlung gar nicht zu entbehren sein, da die größere

amtliche Inanspruchnahme dem Kreistierarzt die praktische Be

tätigung sehr erschweren würde. Es blieben also im wesent

lichen nur die draußen vereinzelt auftretenden Fälle, in denen

in der Tat dem praktischen Tierarzt eine Konkurrenz durch

den Kreistierarzt erwachsen kann.

Ein ungünstigerer Einfluß auf die Erwerbsverhältnisse der

Privattierärzte dürfte von der Unterstellung der Tuberkulose

 

 

unter das Seuchengesetz zu befürchten sein, wenn im übrigen

die Verhältnisse die gleichen bleiben sollten als bisher. Nun

ist freilich zurzeit noch gar nicht zu übersehen, wie diese An

gelegenheit geregelt werden wird, das muß erst abgewartet

werden. Bei ruhiger Prüfung ohne Voreingenommenheit drängt

sich jedoch schon jetzt der Gedanke immer wieder auf: Die

Einbeziehung der Tuberkulose unter das Seuchengesetz werde

dazu führen, die Kreistierärzte als vollbeschäftigte Beamte an

zustellen, denen die Ausübung der Privatpraxis nicht oder nur

beschränkt (als konsultative Praxis) gestattet ist. Man mag

eine solche Entwicklung der Dinge noch so sehr bedauern, aber

daß sie kommt, liegt durchaus im Bereiche der Wahrscheinlichkeit;

nicht nur die außerordentliche Zunahme der Amtsgeschäfte.

auch noch anderweite Gründe dürften sie in absehbarer Zeit

herbeiführen.

Die weiteren noch laut gewordenen Klagen über Benach

teiligungen der Privattierärzte bei Ausführung gesetzlicher Be

stimmungen erscheinen mir nicht von Bedeutung, auch wohl

nicht ausreichend begründet. So wird behauptet, daß der ä 7

der preußischen Ausführungsbestimmungen zum Fleischbeschau

gesetz auf die Privattierärzte nicht in derselben gleichmäßigen

Weise Anwendung finde, wie auf die Kreistierärzte. Solche

Behauptungen sind schwer zu prüfen. Gewiß mögen noch zu

weilen Ungleichmäßigkeiten in der Handhabung der Be

stimmungen vorkommen, die Institution der Fleischbeschau ist

aber noch jung, und von der Tätigkeit der Departementstierärzte

ist ohne weiteres zu erwarten, daß berechtigten Klagen dieser

Art abgeholfen werden wird.

Über die Gestaltung der Kontrolle des Milchverkehrs schon

jetzt Erörterungen anzustellen, erscheint mir verfrüht. Ich bin

zudem der Meinung, daß eine reichsgesetzliche Regelung dieser

Kontrolle — ähnlich wie bei der Fleischversorgung W wegen

der großen Schwierigkeiten der Materie sobald nicht zu er

warten sein wird. Sollte aber einmal eine allgemeine Kontrolle

eingeführt werden, dann wird man wohl die Mitwirkung der

Privattierärzte ebensowenig entbehren können, wie in der

Fleischbeschau.

Und Inun noch etwas. Gegenüber den vielfachen Klagen,

die über die Erschwerung der Stellung des Privattierarztes laut

werden, suche ich vergebens nach einer Anerkennung der Vor

teile, die den praktischen Tierärzten im Laufe der Zeit geworden

sind. Eine retrospektive Betrachtung fällt sehr zugunsten der

heutigen Praktiker aus. Vor 30 und mehr Jahren wurde die

tierärztliche Praxis vorwiegend von den Kreistierärzten, und in

sehr viehreichen Gegenden daneben von einzelnen wenigen

Privattierärzten ausgeübt. Viele derselben standen allein in

zwei, ja in drei Kreisen, sie haben unter der Ungunst der da

maligen Verhältnisse, schlechter Wege, mangelnder Verbindungen,

dürftiger Bezahlung gearbeitet, ihre Haut zu Markte getragen

und selten etwas erübrigt; viele unter ihnen, auch sehr tüchtige

Praktiker, waren genötigt, noch irgendeine nutzbringende Neben

beschäftigung ‚- Landwirtschaft —— zu betreiben. Das hat sich

vollständig geändert. Trotz der außerordentlichen Zunahme der

Tierärzte findet heute jeder tüchtige Praktiker in seinem Berufe

ein ausreichendes Einkommen. Dazu hat neben dem gesteigerten

Werte der 1Viehbestände sehr wesentlich die Fleischbeschaugesetz

gebung beigetragen. Eine gerechte Würdigung dieser Errungen

schaft, die in erster Linie dem Privattierarzte zugefallen

ist und die im umgekehrten Verhältnis zu dem wenigen steht,
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was durch amtliche Seuchenbekämpfung abbröckelt, ist jedoch

in den jüngsten Veröffentlichungen nicht zu finden. Wie viele

Tierärzte aber haben durch die Fleischbeschau eine gesicherte

Position gefunden. Ich freue mich heute mit manchem Kollegen,

dem es vordem kümmerlich ging, dem aber mit Einführung der

Beschau ein warmes Nest, ein recht auskömmliches Dasein

geschaffen werden konnte.

Bei objektiver Beurteilung der Sachlage erscheinen mir

hiernach die Befürchtungen für die Zukunft der tierärztlichen

Praktiker zurzeit nicht recht begründet, zum mindesten über

trieben. Auch meine ich, die Privattierärzte würden ihre

Interessen wirksamer und erfolgreicher gewahrt sehen, wenn

sie sich weniger in einen ausgesprochenen Gegensatz zu den

beamteten Tierärzten stellen, sondern mehr an diese anlehnen

wollten. Hierzu bieten die tierärztlichen Vereine, nicht die

Sondervereine, sondern die größeren Zentralvereine Gelegenheit,

die zusammenführen und zusammenhalten, aber nicht trennen

sollen. In den Sondervereinen, namentlich im Gruppenverbande

der Privattierärzte, sollten nach meinem Erachten die spezielleren

1md unmittelbaren Aufgaben der Praktiker eine lebhaftere

Förderung erfahren als bisher, wie z. B. die Organisation einer

Bekämpfung des Pfuschertums. Auch die Mitarbeit an Fragen,

die die Ausbildung der Tierärzte für die Praxis betreffen, wäre

angezeigt, die Stellungnahme zur Einführung eines praktischen

Jahres, Vorschläge zu etwaigen Änderungen im Lehrplan oder

in der Ausbildung auf den Hochschulen nach den Bedürfnissen

der Praxis u. dgl. Davon hört man nichts.

Protokoll über die 58. Generalvcrsammlung des

Tierärztlichen Zentralvereins für die Provinz Sachsen,

die Anhaltischen und Thüringischen Staaten

am Sonntag, den 5. November 1905, zu Magdeburg im Hötel

„Magdeburger Hof“, Alte Ulrichstr. 4/5.

Die Präsenzliste wies folgende Herren Mitglieder auf: Dissel‘

horst, Friedrich und Raebiger-Halle a. S., Phi-Dessau,

Leistikow, Gundelach, Gaedke, Colberg, Ristow und

Michalski-Magdeburg, Schul'z-Neuhaldensleben, Sickert und

Schroeder-Egeln, Naumann-Halberstadt, Lehnhardt-Salzwedel,

Holzhausen - Großammensleben, Volmer - Hötensleben‚ Dolle

Oschersleben, P. Friedrichs - Barleben, Meyer-Stendal, Alb.

Ziegenbein-Wolmirstedt, Aug. Ziegenbein- Oschersleben, Witte

und Ernst-Quedlinburg, Schilling—Osterwieck, Reinshagen

Genthin, Roeßler - Cöthen, E. Friedrichs - Groß - Ottersleben,

Siebert-Osterburg, Bunge-Zerbst, Schlemmer-Gröbzig. Als

Gast nahm Herr Kollege Mugler an der Versammlung teil.

Der Vorsitzende eröffnet die Versammlung um 12 Uhr mittags,

begrüßt die Anwesenden und drückt sein Bedauern aus über den

diesmaligen geringen Besuch der Versammlung.

Herrn Kreistierarzt Sickert, welchem der Vorstand bereits am

11. Juli 1905 die Glückwünsche des Vereins zum 70. Geburtstage

telegraphisch übermittelt hatte, sprach der Vorsitzende nochmals

im Namen des Vereins die herzlichsten Wünsche aus und gratulierte

auch Herrn Departements-Tierarzt Leistikow zur Ernennung zum

Veterinärrat.

Neben diesen freudigen Ereignissen galt es aber auch derjenigen

Mitglieder zu gedenken, welche der Tod aus unserer Mitte gerissen

hatte: der Herren Kreistierärzte KlooB-Eisleben und Enke-Halle a. S.

Der Vorsitzende erinnerte an die würdige Gestalt Klooß’ und be

dauerte das lange Siechtum Enkes, der, solange es seine Gesund

heit erlaubte, stets ein reges Vereins-Interesse bekundet hat. Um

das Andenken der dem Vereine liebgewordenen alten Mitglieder

zu ehren, erhebt sich die Versammlung von den Plätzen.

Sodann meldeten die Herren Mentzel-Halberstadt und Buh

mann-Magdeburg ihr Ausscheiden aus dem Verein an, da sie nach

Königshütte bzw. Altona versetzt werden sind.

 

Herr Kollege 'I‘huneckc entschuldigte sein Ausbleiben schrift

lich, desgleichen Herr Geheimrat Esser-Göttingen und Herr

Ökonomierat Rabe-Halle a. S., der als Gast zur Versammlung

eingeladen war. Herr Departcmcntstierarzt M üller-Stcttin ent

bietet als 80jähriger Mitbegründer des Vereins demselben seine

herzlichsten Grüße, welche der Vorsitzende im Namen des Vereins

telegraphisch erwidert.

Sodann waren vier Neuanmeldungen zu erledigen. Es hatten

die Herren Tierärzte Meyer-Salzwedel, Friedrichs-Barleben und

Volmer-Hötensleben, sowie Herr Krcistierarzt Bunge-Zerbst um

ihre Aufnahme nachgesucht. Die Herren wurden einstimmig als

Mitglieder aufgenommen.

Hierauf wurde auf Antrag des Vorsitzenden beschlossen, in

Einladungen und Bekanntmachungen innerhalb des Rahmens des

Vereins zukünftig Titel und andere Bezeichnungen in Wegfall zu

bringen. Ferner berichtete der Vorsitzende über die Feier des

80. Geburtstages der dem Verein seit 27 Jahren als Ehrenmitglied

angehörenden Exzellenz Kühn-Halle a. S. Der Tag wurde am

23.0ktober er. in angemessener Weise in Halle a. S. gefeiert Professor

Disselhorst hat im Namen des Vereins nachstehend verzeichnete

Glückwünsche ausgesprochen:

„Eurer Exzellenz habe ich die Ehre, im Namen des Tier

ärztlichen Zentralvereins der Provinz Sachsen, der

Anhaltischen und Thüringischen Staaten zum heutigen Tage

herzlich empfundene Glückwünsche auszusprechen.

Seit nunmehr 27 Jahren gehören Eure Exzellenz diesem Vereine

als Ehrenmitglied an, und haben zu allen Zeiten den Bestrebungen

desselben und seinem inneren Ausbau die wärmste und tatkräftigste

Teilnahme entgegengebracht; dieses zumal im Anfang der 80er

Jahre, als unser Vaterland, und im besonderen unsere engere

Heimat, die Provinz Sachsen, von verheerenden Seuchen heim

gesucht ward.

An dem Tage, an welchem die Landwirtschaft ihren größten

Vertreter feiert, durfte auch die Veterinärwissenschaft, welche ja

durch so unendlich viele Beziehungen mit ihr verbunden ist, nicht

‘beiseite stehen; auch sie. wollte heute „ihre .Grüßesendenr ihre

herzlichen Glückwünsche darbring‘ten!

Dali gerade mir, dem derzeitigen Vorsitzenden de Vereins,

dieser Auftrag wurde, darf mich mit besonderer Freude und Genug

tuung erfüllen; denn Eurer Exzellenz ist wohl bekannt, daß ich seit

mehr denn 25 Jahren Ihnen selbst und den meisten Mitgliedern Ihres

Hauses auch persönlich nähergestanden habe, und daß ich an der

selben Abteilung des Instituts mehrere Jahre in der Stellung eines

Assistenten mich betätigen konnte, deren Vorstand ich heute zu sein

die Ehre habe. Was ich durch Eure Exzellenz zu jener Zeit an

Förderung und Anregung erfahren, das weiter auszuführen, ist hier

nicht der Ort; es war genug, um mit warmem Danke an jene Zeit

zurückzudenken und meine persönlichen innigen Wünsche denen zu

zugesellen, welche im offiziellen Auftrage hier auszusprechen ich

heute veranlaßt war“.

Im Anschluß daran wies der Vorsitzende auf die Kühn-Stiftung

hin, an der sich alle Vereine, in denen der Jubilar Ehrenmitglied

ist, beteiligt haben.

Der Zentralverein mußte leider aus Mangel an diesbezüglichen

Mitteln vorläufig von einer Geldspende absehen.

Auf Antrag des Vorsitzenden wurde einstimmig beschlossen,

Herrn Kollegen Friedrich-Halle a. S. für Vertretung des Zentral

vereins auf dem Internationalen ticrärztlichen Kongreß in Budapest

aus der Vereinskasse 300 Mark zu bewilligen.

Die Wahl zum Veterinärrat und zur Zentral-Vertretung bittet

der Vorsitzende auf die nächste Frühjahrsversammlung in Halle

a. S. verschieben zu wollen, und verliest schließlich noch das Rund

schreiben der Produktiv-Genossenschaft Deutscher Tierärzte in Posen.

Beschlüsse dazu wurden jedoch nicht gefaßt.

Damit auch die Gruppen der Schlachthof- und Privattierärzte

zukünftig zu der Tagesordnung der Generalversammlung Stellung

zu nehmen in der Lage sind, sollen von jetzt ab der Obmann der

Gruppe der Schlachthoftierärzte, Herr Kollege Colberg-Magdeburg,

und der Obmann des Vereins der Privattierärzte, Herr Kollege

Naumann-Halberstadt, die Tagesordnung vor Drucklegung zur

Kenntnisnahme erhalten.
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Hierauf erfolgte die Besprechung wichtiger Fragen aus der

Praxis.

Herr Kollege Naumann-Halberstadt berichtete von einem

Lumbagin—Versuch mit negativem Resultat, desgleichen Herr Kollege

Schroeder-Egeln, welcher das Lumbagin dreimal ohne Erfolg

angewendet, seinen Patienten allerdings nur je zwei Einspritzungen

verabreicht hatte.

Der Vorsitzende erwähnte zwei Mißerfolge mit Höchster Tetanin.

Herr Kollege Ziegenbein-Wolmirstedt sprach dem Präparate jede

Wirkung ab, sobald klinische Erscheinungen des Starrkrampfes

sichtbar sind. Bei wertvollen Tieren empfiehlt es sich jedoch, vor

der Operation eine Prä.kautionsdmpfung vorzunehmen.

Herr Leistikow weist sodann auf Prof. Ostertags Ver

öffentlichungen in der B. T. W. über atypische Schafpocken hin,

wie sie auch in der Nähe von Magdeburg zum Ausbruch gekommen

sind. Er bittet die Kollegen, auf derartige Fälle zu achten.

Herr Kollege Roeßler-Cöthen hat in seinem Kreise Schafrotz

beobachtet, der jedoch keinerlei Ähnlichkeit mit den atypischen

Schafpocken hatte.

Herr Kollege Gundelach beschreibt sodann einen Fall von

atypischen Schafpocken, die er im Hygienischen Institut des Herrn

Prof. 0stertag bei einem Schaf gesehen hat. Herr Kollege

Ziegenbein -Wolmirstedt erinnert sodann an die Unterschiede

zwischen natürlichen und Impf-Poeken, und der Vorsitzende teilte

den Sektionsbefund mit, den er gemeinsam mit Herrn Kollegen

Frühner-Halle a S. in seinem Institut an einem Schaf erhoben hat.

Er konnte keine pockenartige, sondern papillomähnliche Gebilde

feststellen. Hutyra beschreibt in seiner speziellen Therapie eine

Pockenseuche bei algerischen Schafen, die vielleicht ähnlich wie

die hiesigen Fälle verlaufen ist.

Herr Kollege Schilling-Osterwieck berichtete über Erkran

kungen von Rindern nach Verfütterung von Rübenköpfen (0xal

säurever‘giftung). Trotz Futterwechsels war die Nachwirkung noch

wochenlang‚.zu...v.erspüren. ‚ Herr Prof. Disselhorst erklärte die‘

Nachwirkung durch Zugrundegehen der Nierenepithelien, da ja die

Oxalslture hauptsächlich durch den Harn ausgeschieden wird. Herr

Ziegenbein -Wolmirstedt hat diese Beobachtung bei kleinen

Schweinen gemacht, welche nach Aufnahme von Rübenköpfen

sämtlich zugrunde gingen.

In Anbetracht der vorgerückten Zeit mußte von den Referaten

der Herren Gundelach („Einiges über die Auslaudfleischbeschau“)

und Disselhorst („Über tierzüchterische Vorbildung“) abgesehen

werden, und es wurde nur noch Herrn Kollegen Friedrich-Halle a. S.

das Wort zu seinem „Bericht über den VIII. Internationalen Kongreß

zu Budapest“ erteilt.

Herr Friedrich entrollte den Zuhörern ein anschauliches Bild

von den interessanten Verhandlungen des Kongresses und verknüpfte

damit seine eigenen Eindrücke und Anschauungen. (Da ausführliche

Referate über die Kongreßverhandlungen bereits in den Fachzeit

schriften erschienen sind, darf an dieser Stelle von einer Wiedergabe

abgesehen werden.) Im Anschluß an die Sitzungen hat der Vor

tragende noch die Gestüte Babolna, Mezeheygies und Fogaras

besucht.

Babolna ist 1790 gegründet und besitzt 14000 Morgen Land.

Die Pferdezucht erstreckt sich auf arabisches Voll- und Halbblut.

Zur Zeit der Besichtigung waren 9 Vollblut- und 7 Halbblut—Hengste,

40 Vollblut- und 160 Halbblut-Stuten, insgesamt 800 Pferde vor

handen. Im Jahre 1881 wurde in dem Gestüt auch mit der Simmen

thaler Rindviehzucht begonnen. Der derzeitige Bestand setzt sich

aus 200 Zuchttieren zusammen. Maßnahmen zur Tuberkulose

bekämpfung waren nach den bekannten Verfahren Bangs und

v. Behrings eingeführt. Ferner wurde auf dem Gestüt Schaf

zucht und Schweinezucht (Berkshire) betrieben.

Das Gestüt Mezeheygies ist 1785 gegründet worden und besitzt

60000 Morgen Land. Die Pferdezucht beschränkt sich auf die

Produktion von tüchtigen Beschälern für die Landespferdezucht.

Es waren 480 Stuten vorhanden; der Gesamtpferdebestand betrug

2250 Stück. Außerdem wurden Schafzucht und Rindviehzucht

betrieben. Die Rinder gehörten der ungarischen langhaarigen Rasse

 

an. Der Bestand (600 Stück) war dem Bangschen Tuberkulose

tilgungsverfahren unterstellt.

Das Gestüt Fogaras ist 1874 gegründet und besitzt 40 000 Morgen

Land. Hier werden Lippizahuer Voll- und Halbblutpferde gezüchtet

Insgesamt waren 400 Pferde vorhanden. Die Rindviehzucht bestand

ursprünglich aus Mollthaler Kühen, welche seit 1889 mit Pinzgauern

gekreuzt werden. Bestand 100 Stück. Außerdem waren über

1000 Rasseschafe vorhanden.

Der Vortragende beschloß sein Referat mit der Schilderung

noch einiger vergniigter Reiseerlcbnisse und erntete durch den

Mund des Vorsitzenden für seinen ebenso ausführlichen wie hoch

interessanten Bericht den ungeteilten Dank der Versammlung.

Als Ort der nächsten Versammlung wurde der Neubau der

anatomisch-physiologischen Abteilung am Landwirtschaftlichen

Institut der Königl. Universität Halle a. S. in Aussicht genommen.

Nach Beendigung der Sitzung wurde gemeinsam das Mittag

essen eingenommen.

Der Vorsitzende:

(gez.) Disselhorst,

Der Schriftführer:

H. Raebige r.

Protokoll über die 59. Generalversammlung des

Tierärztlichen Zentralvereins für die Provinz Sachsen,

die Anhaltischen und Thüringischen Staaten.

Die Versammlung fand am 20. Mai 1906 in Halle a.S.‚ und zwar

im Hörsaal der anatomisch-physiologischen Abteilung des landwirt

schaftlichen Instituts der Universität (Wilhelmstraße 26—-27) statt.

Nach Ausweis der Präsenzliste nahmen folgende Herren Mitglieder

teil: Thunecke-C‘albe a.S., Colberg, Leistikow, Gundelach,

Ristow, sämtlich aus Magdeburg, Wienke-Wittenberg, Lauche

Bitterfeld, PHI-Dessau, Trautwein-Eisleben, Friedrich, Burow,

Disselhorst, Brehmer, Rautmann, Fleischer, Raebiger

sämtlich aus Halle a. S., Naumann-Halberstadt, Hensel-Nebra

a. U., Meyer - Stendal, Schlemmer — Gröbzig, Ziegenbein

Oschersleben, Hacker-Leipzig, HolzhausemGroßammensleben,

Rettig - Nordh'auseri',“'flolle - Oschersleben, Schroed‘er - Egeln,

(‘onrad-Belgern a. E., Worch-Löbcjiin, P. Friedrichs-Barleben.

Ferner waren als Gäste anwesend die Herren! Geh-Rat Prof.

Dr. Woltmann, Domänenrat Mentzel und Dr. Staudinger,

Halle a. S.

Der Vorsitzende, Herr Prof. Dr. Disselhorst, eröü‘nete vor

mittags 11 Uhr die Versammlung, indem er die erschienenen Gäste

und Mitglieder willkommen hieß. Zugleich entschuldigt er las Aus

bleiben unseres Ehrenmitgliedes, Exz. Kühn-Halle a. S, der zu

seinem Bedauern durch eine Reise abgehalten war, und der Ver

sammlung seine Grüße entbieten läßt.

Herr Geh.-RatWoltmann und Herr Dr. Staudinger referierten

in Vertretung Exz. Kühns über die bisherigen Ergebnisse und die

Ziele seiner Forschungsarbeiten auf tierzüchterischem Gebiete.

(Veröffentlichung der Referate nicht erwünscht.)

Sodann hielt der Vorsitzende seinen Vortrag über tierzüchterische

Vorbildung. Zunächst besprach der Referent die Stellung der

Veterinäre in tierzüchterischen Genossenschaften; darauf ging er

auf die Frage der jetzigen Ausbildung der Tierzüchter und sog.

Pferdekenner über und gab am Schlusse seiner hochinteressanten

Ausführungen einige Fingerzeige für die Beurteilung des Skelets

und veranschaulichte seine Worte durch ausgezeichnete Modelle.

Herr Geheimrat Woltmann erklärte nunmehr das Wesen und

die Bedeutung des Haustiergartens. Derselbe liefert:

l. Dcmonstrationsmaterial für die Studierenden,

2. Material für die Untersuchungen über Milcherzeugung und

Milchverwertung, und

‘3. vor allem Material für Kühns Forschungen auf dem Gebiete

der Tierzucht.

Der Vorsitzende dankte den Herren Geheimrat Woltmann

und Dr. Staudinger für ihre Bemühungen und interessanten

Berichte, und bat sodann Herrn Domänenrat Mentzel, die Ver

sammlung durch den Haustiergarten zu geleiten.

Herr Domänenrat Mentzel demonstrierte nunmehr die im

Haustiergarten gehaltenen Tierrassen, unter denen Rinder und

Schafe besonders zahlreich vertreten waren.
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Nach beendigter Besichtigung des Haustiergartens versammelten

sich die Herren Mitglieder wieder im Hörsaal der anatomisch.

physiologischen Abteilung des landwirtschaftlichen Instituts, wo

noch die Erledigung verschiedener Vereinsangelegenheiten erfolgte.

Zunächst wurden die Herren Friedrich und Fleischer mit der

Kassenrevision betraut, während der Kassierer, Herr Veterinärrat

Thunecko, über den Kassenbestand berichtete. Er bat, die

Führung der Kasse wegen zu großer anderweitiger Inanspruchnahme

ihm nicht mehr allein zu überlassen, und bittet die Versammlung,

mindestens einen Stellvertreter zu bestellen.

Zu Punkt 3 der Tagesordnung, Neuwahl des Vorstandes, be

antragte Herr Veterinärrat L eistik ow die Wiederwahl des bisherigen

Vorstandes durch Akklamation.

Herr Veterinärrat Pirl bedauert jedoch, das Amt des stell

vertretenden Vorsitzenden nicht wieder annehmen zu können, und

bittet, da der Zentralsitz des Vereins der Regierungsbezirk Magde

burg sei, Herrn Veterinärrat Leistikow zu wählen.

Herr Kollege Leistikow wünscht, daß auch Anhalt im Vor

stande vertreten sei, und bittet Herrn Pirl, sein Amt zu behalten.

Herr Veterinärrat Pirl betont aber, daß er eine Wiederwahl

ablehnen müsse, worauf auf Antrag des Vorsitzenden Herr Veterinär

rat Leistikow einstimmig zum stellvertretenden Vorsitzenden

gewählt wurde

Herr Veterinärrat Leistikow beantragte, auf die nächste

Tagesordnung die Wahl eines stellvertretenden Kassierers zu setzen.

Die übrigen Mitglieder des bisherigen Vorstandes wurden ein

stimmig wiedergewählt und nahmen die Wahl mit Dank an.

Zu Punkt 4 der Tagesordnung sprach der Vorsitzende den zu

Veterinärräten ernannten Mitgliedern die Glückwünsche des Vereins

aus und teilte der Versammlung mit, daß die Herren prakt. Tierarzt

Taubert-Eisleben und Kreistierarzt Dr. Opperman-Wanzleben sich

zum Eintritt in den Verein angemeldet hätten. Es erfolgte darauf

einstimmig die Aufnahme derselben.

Herr Heine—Eisleben meldete infolge Ernennung zum Kreis

tierarzt in Klausthal seinen Austritt aus dem Verein an.

Sodann wurde zur V\"ahl der Delegierten für die 10.Plenar

versammlung des Deutschen Voteriniirrates geschritten und auf An

trag des Vorsitzenden Herr Kollege Leistikow beauftragt, den

Zentral-Verein im Juni d. J. in Breslau zu vertreten.

Herr Kollege Leistikow nahm die Wahl an, bat jedoch um

einen Vertreter. Als solcher wurde Herr Veteriniirrat Pirl gewählt.

Für die Reise zu den Verhandlungen in Breslau wurden mit

Stimmenmehrheit 100 M. und die Kosten für die Fahrt gewährt.

Zur Zcntralvertrctung wurden wiedergewählt die HerrenVeteriniir

rat Thunecke. Direktor (‘olberg und Stabsveterinär a. D

Naumann, als Vertreter die Herren Kreistierarzt Friedrich,

Direktor Trautwein und prakt. Tierarzt Holzhausen.

Die Kassenrevision ergab bei Position 3 eine kleine Ver

rechnung um 9 Pf. zu Ungunsten des Kassierers. Es wurde daher

Herrn Veterinärrat Thunecke Entlastung erteilt und für die sorg

fältige Verwaltung der Kassenangelegenheiten des Vereins der Dank

der Versammlung ausgesprochen.

Herr Kreistierarzt Gundelach teilte hierauf mit, daß ein

Iteserveleutnant Kunke auf seinen Antrag hin mit 5 M. Geld

strafe wegen Anpreisung cines Gehoimmittels gegen Kälberruhr be

straft worden sei, desgleichen der Redakteur der fraglichen Zeitung.

Der Vorsitzende verlas sodann ein inzwischen eingetroffenes

Begrüßungstelegrannn des Herrn Departementstierarztes Müller

Stettin, auf welches die Versammlung dankend erwidert

Herr Veteriniirrat Leistikow dankte im Auftrage des Vereins

Herrn Prof. Dr. Disselhorst für seinen am Beginn der Versammlung

gehaltenen glanzvollen Vortrag.

Schließlich machte noch Herr Dr. Burow einige kurze Mit

teilungen über die Ergebnisse seiner Untersuchungen über den Tod

infolge einer Infektion mit Anthraxbazillen.

Die Versammlung begab sich nunmehr zum Grand-Hütel Bode,

wo ein gemeinsames Mahl die Mitglieder noch einige Stunden froh

beisammen hielt.

Der Vorsitzende:

(gez.) Disselhorst.

Der Schriftführer:

H. R a e b i ger.

 
Tierarzt WIttmaok-Oldeslne ‘l'.

In Oldesloe ist am 5. März der Tierarzt und Beigeordnete

Ernst Wittmack, einer der Senioren des tierärztlichen Standes,

im Alter von 83 Jahren gestorben. Wittmack hatte die

Approbation im Jahre 1844 erworben. Er hat den schleswig

holsteinischen Feldzug 1848 bis 1850 mitgemacht. Neben seinen

verschiedenen Ehrenämtern war er bis vor kurzem Vorsitzender

im Oldesloer Rennklub und hat die Anregung zu dem Bau einer

Rennbahn gegeben.

Verelnsgrllndunn.

Die Privattierä.rzte Ostpreußens, welche in dem Verbunde

der preußischen Privattierärzte eine Gruppe nicht aufgestellt

hatten, haben jetzt einen eignen Verein gegründet, dem 34 Mit

glieder beigetreten sind und zu dessen Vorsitzendem Tierarzt

v. Lojewski-Lyck gewählt worden ist.

Vorstand der badischen Tlerlrztekumer.

Bei der unter Leitung des Gr. Ministeriums des Innern am

25. Februar d. J. vorgenommenen Wahl des Vorstandes der Tier

iirztekammer wurden gewählt: Veterinilrrat Braun in Baden zum

Vorsitzenden, Professor Dr. Schlegel, Vorstand des tierhygienischen

Instituts in Freiburg. zum Stellvertreter, Tierarzt Haas in Altenheim,

Schlachthofdirektor Bayersdoerf er in Karlsruhe und Zucht

inspektor Hink in Freiburg zu Mitgliedem des Vorstandes. Schrift

führer ist Ilerr Bayersdoerfer.

Von der Unlversltltt Frslburn l. Br.

Verzeichnis der Vorlesungen und Übungen des Vorbereitungs

kurses für den staatstierärztlichen Dienst, welcher im Sommer

semester 1907 am tierhygienisehen Institut der Universität

Freiburg abgehalten wird.

Geh. Hofrat Prof. Dr. Schottelius: Desinfektionspraris, ein;

stündig; Donnerstag von 10—11 Uhr.

Prof. Dr. Schlegel: Seuchenlchre, dreistündig; Montag”'und

Mittwoch von 3—4 Uhr, Samstag von 9—10 Uhr; Demonstrationen

und Übungen in der Feststellung von Seuchenfttllen, zweistündig;

Donnerstag von 2—4 Uhr; Übungen in der Abfassung von Gut

achten und Berichten, einstündig; Samstag von 10-11 Uhr; Kurs

der Bakteriologic, fünfstündig; Mittwoch und Freitag von 9—11‘l, Uhr;

Technik der diagnostischen, sowie der Schutz- und Heilimpf'ungen,

einstündig; Montag von 9—10 Uhr; Animalische Nahrungsmittelkunde,

zweistündig: Dienstag von 10—-11 Uhr und Donnerstag von 9—10 Uhr.

Amtmann Dr. Klotz: Veterinärpolizeiliche Verwalturigskunde

und Veterinärgesetzgebung, zweistündig; Montag und Donnerstag

von 5—6 Uhr.

Zuchtinspektior Hink: Staatliche und genossenschaftliche Ein

richtungen zur Förderung der Tierzucht, einstündig; Montag von

10—11 Uhr; Gesundheitspflege der Haustiere, einstündig; Mittwoch

von 4—5 Uhr.

Bezirkstierarzt Schuemach er: Anleitungen und Übungen in der

Beurteilung der Zucht- und Nutztiere, einstündig; Montagvon8—9 Uhr.

Schlachthausverwalter Metz: Praktische Anleitung zur Aus

übung der Fleischbeschau, zweistündig; Dienstag von 3-—4 Uhr und

Freitag von 2—3 Uhr.

Ökonomierat A. Schmid: Enzyklopädie der Landwirtschaft,

zweistündig; Dienstag von 9—10 Uhr und Mittwoch von 8—-9 Uhr.

Fakultative Hilfsdisziplinen: Hygiene, zweistündig; Montag und

Donnerstag von 4-5 Uhr; Allgemeine Pathologie, vierstündig;

Montag bis Freitag von 11‘/,—12‘/2 Uhr.

Das Sommersemester beginnt am l. Mai und schließt am

31. Juli 1907. _

Die Vorlesungen und Übungen finden im neuen tierhygienischen

Institut, Bismarckstraße 26, statt und werden zu denselben auch

Ausländer (Nichtbadener) zugelassen.

Bemerkungen zu der Abhandlung von Witt über „lmpferfahrunnon In

der Praxis“.

In Nr. 14 dieses Jahrganges der B. T. W. hat Kreistierarzt

Witt in Hadersleben in einem Artikel erwähnt, daß er lmpfversuehe

mit dem von der Firma Ruete-Enoch vertriebenen „Euman“ vor
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genommen habe. Da er dieses Präparat als „Serum nach Grips“

bezeichnet, möchte ich, um irrige Anschauungen zu verhüten, mit

teilen, daß ich zwar früher mit Ruete-Enoch an der Herstellung

eines Schweineseucheserums gearbeitet, jedoch bereits seit längerer

Zeit meine Beziehungen zu dieser Firma abgebrochen habe und an der

Herstellung und dem Vertriebe des Eumans nicht beteiligt bin, da

ich mich von der Wirksamkeit des Mittels nicht habe überzeugen

können. Dasselbe trifft für meine beiden Mitarbeiter in der Schweine

senchefrage zu. Bemerkt seinoch, daß hierdurch meine Anschauungen

über die Ätiologie der Schweineseuche nicht berührt werden.

» Dr. W. Grips.

Unnötige Fremdwörter.

In der Märznummer des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins

empfiehlt Schlaehthofdirektor Modde mit Recht die Beseitigung

der offiziellen Bezeichnung „Kompressorium“ bei der Trichinen

untersuchung. Er empfiehlt, dieselbe durch Quetschglas oder Druck—

glas oder l’robenquetscher zu ersetzen. Den Objektträger könne

man als Unter- oder Probenplatte im Gegensatz zur Ober- oder

Deekplatte bezeichnen. Das Wort Kompressorium sei unverständlich

und werde häufig verunstaltet, mit Vorliebe z. B. in „Kompassorium“

umgewandelt. In der Tat handelt es sich hier um ein ganz über

flüssiges Fremdwort, dessen Ausmerzung durchaus berechtigt wäre.

Vom Schlachthof in Eiberfeid.

(Vgl. die Mitteilungen Nr. 6 und 9 der B. T. W.)

Vor der Besetzung der Direktorstelle in Elherfeld mit einer

ersten tierärztlichen Kraft war bekanntlich das Gerücht in Umlauf

gekommen, daß ein Magistratsbeamter diesen Posten anstrebe oder

dafür ausersehen sei. Dieses Gerücht ist seither nicht nur durch

die einfache Tatsache, sondern war vorher schon durch eine ent—

schiedene Erklärung des Herrn Oberbürgermeisters widerlegt. Es

verlautete dann, daß dem Gerücht Nahrung gegeben worden sei

durch gewisse äußere Umstände. So sollte der betrefiende

Magistratsbeamte in eigenartiger Weise eine Meldung der auf dem

Schlachthof anzustellenden Tierärzte verlangt haben; _es sollte ferner

die beir'6lii'hdt‘iir'r'r'küiriiir’ die'lii's'c'l1rift'tragen:‘ „Hauptverwaltung

des Schlitehthofes: N. N., Stadtsekretär“; und dieselbe Bezeichnung

sollte sich auch im Adreßbuch finden.

Der Herr Oberbürgermeister Funk hat: sich die Mühe genommen,

in einer Korrespondenz auch diese Nebendinge aufzuklären. Die

obengenannten Mitteilungen sind nicht richtig. Die Türaufschrift

des Verwaltungsbureaus lautet z. B.: „StadtsekretärN. N , Bureau A

der Hauptverwaltung: Geschäftssachen der Stadtverordneten

versammlung, des Schlacht- und Viehhofes einschließlich Fleisch

beschau, der Stadthalle Johannisberg, des Stadttheaters, des

städtischen Orchesters, des Museums, der Hardtanlagen“.

Ferner findet sich im Adreßbuch vermerkt: ‚Stadtverwaltung.

A. Allgemeine Kommunalverwaltung. Beamte: l. Zentralbureau usw.

2. Finanzabteilung usw. 3. Bureau A der Hauptabteilung, Telephon

5083: Schlacht- und Viehhofsachen einschließlich Fleischbeschau,

Stadthallem, Orchester- usw. Angelegenheiten, Zimmer 43/44: Stadt

sekretär N. N.“ » 7 .

Der Wortlaut dieser beiden Bekanntmachungen kann keinerlei

Anlaß zur Kritik bieten und auch keine unrichtigen Vorstellungen

über die Stellung des betrefl‘enden Beamten erwecken. Ebensowenig

haben sich Tierärzte bei dem Stadtsekretär zu melden; es besteht

vielmehr die ebenfalls einwandfreie Anordnung, daß sich neu ein

tretende Tierärzte nicht auf dem Schlacht- und Viehhof, sondern

bei dem Dezernenten, Herrn Beigeordneten Lüttge vorstellen und

sich zu dieser Vorstellung auf dem Bureau A anmelden — also

nicht bei dem Bureaubeamten, sondern lediglich zur Vermittlung

ihrer Vorstellung bei dem Dezernenten. Es ist sehr dankenswert,

daß der Herr Oberbürgermeister sich persönlich um die Aufklärung

auch dieser Dinge bemüht hat, ein Zeichen, welchen Wert er auf

die richtige Einschätzung der im Kommunaldienst stehenden Tier

ärzte legt. S.

Der Auftrieb von Schlachtvieh auf dem Berliner Zentral-Viehhot‘.

Während früher selten mehr als 12- bis 15 000 Stück Vieh an

einem Tage zum Auftrieb kamen, sind in den Tagen vor Ostern

mehrfach doppelt soviel zum Verkauf gestellt werden. Am letzten

 

Markttage im März d. J. sind allein rund 20000 Stück schlachtreifc

Schweine aufgetrieben worden, eine bis jetzt noch nie erreichte

Ziffer. Die Engrospreise sind infolgedessen bis auf 50-—52 M. pro

50 Kilo gewichen. Noch bedeutend mehr sind die Schweinepreise

außerhalb gesunken. Auf einigen Mürkten konnten nur 32 Mark

pro Zentner erzielt werden. Angesichts dieser billigen Preise für

Schweine muß man die Frage aufwerfen: „Wie stellen sich nun

die Preise für Schweinefleisch ?“ Die Antwort lautet: Sie sind fast

unverändert geblieben. Die Wurst, der Schinken, die Karbonaden,

die Eisbeine sind noch ebenso teuer wie vor Monaten, als die

' Schweine noch 78 M. und mehr pro 50 Kilo kosteten. (Zeitungsnotiz)

Gibt es denn gar kein Mittel gegen diesen „Fleischwucher“?

Nachweisung über den Stand der Tlerseuchen in Deutschland

am 15. März 1907.

Die Zahlen bedeuten die Kreise (()brrsmtabezirkei usw., eingeklammert die Gemeinden.

Schweineseuche und Schweinepest.
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Regrerungs- ‚ 05 ‚I; Regierungs— .

bezirk usw. 3 g : bezirk usw. g ‘ä, g
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Preußen: Sigmaringen . . . — —

Königsberg . . . . 12 38 12 Waldeck .' . '. 2 5

Gumbinnen . . . . 6 12 4 Bayern:

Allenstein . . . . Y 7 32 17 Oberbayern . ‘. 8 13

Danzig . . . . . . 4 6 5 Niederbayern. . . 2 4'

Marienwerder . . 14 52 23 Pfalz . . . . . . . - —

Berlin . . . . . . . -— —‘ —- Oberpfalz . . . . . — ', ——

Potsdam . . . . . 13 40 15 Oberfranken . . — “ —

Frankfurt. . . . . 14„ 62 23 Mittelfranken. 1 1

Stettin . . . . . . 10 16 8 _ Unterfranken . . . 1 1

Köslin . . . . . . . 6 17 9 Schwaben. . . . . 4 6

Stralsund . . . .> . 4, 13 14 Wür‚flßßmberg . 4 4

Posen . . . . . .. 21 51 15 Sachsen. . . .. 3' 3

Bromberg . . . . . 12 53 24 Baden . . . . . . 7 9

Breslau . . . . . . 22 132 34 Hessen . . . . . 8 17

Liegnitz . . . . . . 18 115 41 MeckL—Schwerin 6 ' 14

Oppeln . . . . . . 14 48 17 Meckl.-Strelitz . 2 3

Magdeburg . . . . 10 39 27 Oldenburg . . . 16 32

Merseburg . . . . 13 42 18 Sachs.-Weimar. 3 16

Erfurt . . . . . . . 5 23 39 Sachs.-Meiningen 1 4

Schleswig . . . . 20 113 53 Sachs.-Altenburg 2 4

Hannover . . . . . 9 24 38 Sachs.-Kob.-Got. — —«

Hildesheim . . . . 6 12 17 Anhalt . . . . . . 4 9

Lüneburg . . . .. 9 21 14 Braunschweig 6 26 '

Stade . . . . . . . 11 32 44 Schwarzb.-Sond. — ——

Osnabrück . . . . 7 37 66 Schwarzb.-Rud. — —

Aurich . . . . . . — — -— Reuß ä. L. . . . . — Ä—Münster . . . . . . 10 - 28 104 Reuß j. L. . . . . 1 1f~

Minden . . . . . . 7 24 ‘ 47 S‘chaumb.-Lippe ‘ 1 1

Amsberg . . . . . 15 25 29 Lippe-Detmold . 5 14

Kassel . . . . . . . 15 55 33 Hamburg . . . . 2 4

Wiesbaden . . ~ 9 37 40 Lübeck ..... — .—

Koblenz . . . . . . 7 22 21 Bremen . . . . . 3 4

Düsseldorf . . . . 16 64 149 Elsaß . . . . . . . — ——

Köln . . . . . . . . 6 12 41 Lothringen 2 3

Trier . . . . . . . 6 14 12

Aachen . . . . . . 7 15 38

Rotz.

Preußen: In den Reg-Bez. Köslin 1(1)‚ Stadtkreis Berlin 1 (4).

In den Reg-Bez. Münster 3 (3), Marienwerder 3 (4), Liegnitz 4 (4),

Oppeln 4 (5), Potsdam 5 (5), Allenstein 5 (6).

Württemberg: Neckarkreis 1 (l).

Mecklenburg—Schwerin: Wismar 1 (l).

Zusammen: 34 Gemeinden (gegen 28 im verflossenen Monat),

davon auf Preußen 32 (26 im Februar).

Lungenseuche.

Frei.
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Maul- und Klauenseuche.

1: gegenüber d. 28. Februar

Regierungsbezirk usw. ä Q :.I o

bzw. Staat g ‘ä g g 'aa; ä= ‘ö .1: ‘S ‚C,

(* neu verseucht) g ä, ä g (g. („g

Allenstein . 1 1 1 o 0 0

*Potsdaru . 1 1 1 + 1 + 1l+ 1

Stralsund 2 3 3 + 1 + 1 + 1

*Breslau 2 9 16 + 2 < + 9 i + 16

*Wiesbaden 1 1 1 -|- 1 + 1 , -l- 1

Köln . 1 1 1 — 1 —« 1 ‘ — 4

Trier o 0 0 —- 1 — 1 — 5

Aachen . o o o — 2 — 3 ; -— 11

Preußen zusammen 8 l 16 23 -— 1 . + 7 - 1

Bayern: ' . %

Mittelfranken . 0 o 0 —— 1 , —— 1 ~ — 1

Schwaben . 2 9 , -s — 1 1 + 6 ' + 21

Württemberg: ‘ ‚

*Neckarkrcis 3 3 7 + 3 + 3 + :

*Schwarzwaldkrcis 6 24 72 + 6 + 24 + 72

Donaukrcis . 2 11 30 0 + 4 + 14

Baden: ‘

*Freiburg. 3 3 4 + 3 ‘ + 3 + 4

*Karlsruhe 1 2 4 + 1 + 2 , + 4

Mannheim . . . . 1 1 0 ; o 5 + 2

Elsaß-Lothringen : '

Unter-Elsaß . . . 4 8 ~ 38 0 — 2 — 56

Ober-Elsaß . . . . 1 1 ' 1 0 -—7 1 _—- 8

Lothringen . . . . 1 6 r 28 —— 2 — 2 — 10

Zusammenl32l84|235 +s +43 +48
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Auszelchnungen: Es wurde verliehen den Professoren DDr. Fröhner

und Osiertag-Berlin das Ritterkreuz des dänischen Daneborgordens;

den Kreistieriirzten Bast-Breslau, Stabsveterinär der Landw. I

und Ehrhardt-Stendal, Oberveterinär der Landw. I, sowie dem Tier

arzt Barnau-Tangermiinde, Oberveterinär der Garde-Landw. I, die

Landwehr-Dienstauszeichnung I. Klasse; dem Stabsveterinär a. D

Fleischer-Halle a. S. der Charakter als Oberstabsveterinär.

Ernennungen: Wissenschaftliche Stellen: Die Tierärzte Dr.

Hling, bisher 1. Assistent am physiol. Institut der Tierärztl. Hoch

schule Dresden, zum Repetitor a. patholog. Inst. der Tierärztlichen

Hochschule in Berlin, Dr. Schubert ist aus dieser Stelle ausgeschieden

(siehe unten); G. Gusline zum Assistenten a. d. Poliklinik für gr.

Haustiere der Tierärztl. Hochschule in Berlin, J. Lz'nymberg ist aus

dieser Stelle ausgeschieden; Dr. Schuberl, bisher Repetitor, und

Dr. Hin/u zu wissenschaftl. Hilfsarbeitern am patholog. Institut der

Tierärztlichen Hochschule in Berlin, Dr. Hollandl und Slandfuß

sind aus diesen Stellen ausgeschieden; Joh. _ Müller, bisher

2. Assistent, zum 1. Assistenten am Patholog.-Anatom. Institute

der Tierärztlichen Hochschule in München. — Veterinürbeamte:

Oberveterinär der Reserve Oskar (Pulk-Weiden zum Zuchtinspektor

daselbst, Stadttierarzt Ludwig Rupp-Lechhausen zum Distrikte

tierarzt. daselbst. —- Schlachthofverwaltung: Die Tierärzte

Georg Wirbilxky aus Königshütte zum Schlachthoftierarzt und -Ver

waltcr in Nicolai(0berschles.), Man: Seiller-Geislingen zum Schlacht

hoftierarzt in Stuttgart, Leisner-Bildesheim zum Schlachthof-Assistenz

tierarzt in Mülheim a. Ruhr; Dr. R. Eberle ist als Volontär am

städt. Schlachthof zu Dresden eingetreten.

Niederlassungen: Die Tierärzte Dr. Bruno Riegel-Halle a. S. in

Bornburg a. Saule, Karlstr. 21, Maas Schote, Unterveterinär der Res.

in Winzig. —- Verzogen: Die Tierärzte Friedrich Esperl-Stetten

a. k. M. nach Tiefenbronn, Oberveterinär a. D. I\'ikolaus Schwarz

Gräfenberg nach Aschaffenburg, Philipp Ebersbergcr-Vi’eyhfln nach

Neuhofen (Oberbay), Hans Schaidler aus München als Assistent beim

 

 

 

Kgl. Bezirkstierarzt nach Landshut, Georg Wclsrm'iller-Aisch als

Assistent beim Gr. Bezirkstierarzt nach Lörrach.

Approblert: Die Herren Max lmmel aus Bialla, Joseph Fürslenau aus

Ahaus, Johanm‘s Eichel aus Loetzen, August Weiße aus Belgard in

Berlin; Karl Bes! aus Darmstadt, OskarZeh aus Mainbernheim in Gießen.

In der Armee: Preußen: Befördert: Der Studierende der

Militär-Veterinärakademie lVez'ße unter Überweisung zum Kür.-Regt.

Nr. 2 und gleichzeitiger Kommandierung auf 6 Monate zur Militär

Lehrschmiede zum Unterveterinär. — Zugang: Oberveterinär Gesch

vom Feldart.-Regt. Nr. 14 in eine etatsmäßige Oberveterinärstelle. —

In der Schutztruppe für Deutsch-Südwestafrika: Abgang:

Oberveterinär Erhardt behufs Übertritts zu den Oberveterinären des

Beurlaubtenstandes (Bez.-Kdo. Siegen bzw. Hannover) aus der

Schutztruppe ausgeschieden.

 

Vakanzen.

Kreistlerarztstellen: a) Neu ausgeschrieben: Reg-Bez. Pots

dam: Westhavelland. Bewerb. bis spätestens den 26. d. M. an den

Regierungspräsidenten.

b) Nach Ablauf der Meldefrist noch unbesetzt: Im Reg.

Bez. Magdeburg: Salzwedel.

Schlachthofstellsn: a) Neu ausgeschrieben: Demmin: In

spektor zum 1. Juli 1907. Gehalt 2400—3000 M., freie Wohnung usw.

Meldungen an den Magistrat. — Frankfurt a. M.: Obertierarzt

alsbald. Gehalt 4300 M. bis 6400 M. Privatpraxis nicht gestattet.

Bewerbungen mit Befähigungsnachwcis und Angabe des möglichen

Dienstantritts an das städt. Gewcrbe- und Vcrkehrsamt daselbst. —

Gelsenkirchen: Zwei Tierärzte für ambulator. Flcischbeschau.

Gehalt 2400 M. Entschädigung für besondere Aufwendungen,

Wege usw. 300 M. Privatpraxis nicht gestattet. Bewerb. an die

Polizeiverwaltung. Griesheim a. M.: Tierarzt als Fleisch

beschauer zum 16. April er. Einnahmen 3000 bis 3500 M. Bewerb

alsbald an den Bürgermeister. —— Kreuz a. d. Ostbahn: Tierarzt

für Fleischbeschau zum 1. Oktober er. Meldungen mit Gehalts=

anspriichen an den Gcmeindevorsteher.

' "' b) Nach Ablauf der Meldefrist noch unbesetzt: Bautzen:

Schlachthofticrarzt. 3300 bis 4300 M. — Bischofswerder: In-‘

spektor. 1200 M. — Bonn: Ill. Tierarzt. 2400 M. — Borken:

II. Tierarzt. 2400 M. — Breslau: Assistenztierarzt. 2100 M.

Cassel: IV. Tierarzt. 2400 M. — Coblenz: Hilfstierarzt. 2400 M.

— (‘refeldz Assistenztierarzt. —- Danzig: Hilfstierarzt. 2200 M.

— Duisburg: Assistenztierarzt. 2350 bis 4100 M. — Düsseldorf:

Beschautierarzt in Duisburg-Ruhrort. 3600 M. — Frankfurt a. Ill.:

Zwei Tierärzte. 2500 M. — Gostyn: Inspektor. 1500 M. —

Guben (N.-L.): Assistenztierarzt. 2400 M. — Halbcrstadt:

Assistenztierarzt. 1800 M. — Hauen: II. Tierarzt. 2400 M. —

Johannisburg (Ostpr.): Tierarzt. 1500 M. bis 2400 M.

Kattowitz: Zwei Assistenztierärzte. Je 2400 bis 3300 M.

Königshütte i. O.-Schl.: II. Assistenztierarzt. 2400 bis 3900 M.

Landsberg a. W.: Assistenztierarzt. 2400 M. Langen

schwalbach: Verwalter. — Liegnitz: Hilfstierarzt. 2400 M. —

Lübeck: 11. Assistent. 2400 M. —— Magdeburg: Tierarzt. 2700 M.

Milspe: Tierarzt als amtlicher Fleischbeschauer. 2100 M.

-'— Mülheim a. Rhein: Assistenztierarzt. 200 M. monatlich.

Naugard: Verwalter. Fixum 1000 M. — Olpe (Westf.): Fleisch

beschautierarzt. Gebühren zirka 2400 M. —— Oppeln: Direktor

alsbald. Gehalt 3000 M. bis 4200 M., freie Wohnung usw.

Bewerbungen an den Magistrat. 0 snabrück: Hilfstier

arzt bei der Ausiandfleischbeschaustelle. Monatlich 250 M.

Pakosch: Verwalter, 2000 M. —— Posen: Tierarzt. 2400 M. —

Rhede, Bez. Münster: Amtlicher Fleischbeschauer. Aus Fleisch

beschau 1200 bis 1300 M. -— Rostock (Mecklb): Hilfstierarzt.

200M. monatl. — Riigenwalde: Inspektor. —- Soldau i. Ostpr.:

Schlachthofinspcktor. 1500 M. — Spandau: Assistenztierarzt.

1950 M. — Stargard i. Pomm.: Assistenztierarzt. 1800 M. —

Stuttgart: Assistenztierarzt. 2400 M. —- Teterow: Inspektor.

2000 M. — Weißensee bei Berlin: Ticrärztlicher Fleischbeschauer.

3000 M. — Zwickau: Tierarzt. 2100 M.

Besetzt: Schlachthofstellen in Mülheim a. d. Ruhr und Nicolai.
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Die Difl‘erentialdiagnostik des echten Rauschbrandes

und des sogenannten Geburtsrauschbrandes in vete

rinärpolizeilicher Hinsicht.

Vortrag von flbcramtstierarzt Houeker-Maulbronn,

am 21. Oktober 1906 anläßlich der 61.Versammlung des

‘ tierärztlichein Landesvcreins von Wiirttc'mbcrg.

Meine Herren! Wenn durch den Herrn Vorstand des tier

ärztlichen Landesvereins das Ersuchen an mich gerichtet worden

ist, einen Vortrag hier zu halten, und ich dieser Aufforderung

die Tat auf dem Fuße folgen lasse, so geschieht dieses deshalb,

weil ich der Ansicht bin, es mögen des öfteren Vorträge resp.

Versammlungen des tierärztlichen Landesvereins, als es bisher

der Fall war, stattfinden. Ist es doch vorgekommen und zwar

nicht nur einmal, daß aus Mangel an Zeit auf die Tagesordnung

gesetzte Vorträge ausfallen mußten. Zudem lag der Grund, und

zwar der hauptsächliche, für den heutigen Vortrag darin, daß

einheitliche Anschauungen über die Diti‘erentialdiagnostik

der beiden Krankheiten in veterinärpolizeilicher Hinsicht nicht

vorhanden zu sein scheinen. Wohl bin ich mir bewußt,

auch mit meinen heutigen Ausführungen volle Klarheit in obiger

Frage nicht geschaffen zu haben, jedoch ist es vielleicht von

Nutzen, diese Frage angeschnitten und den Herren Kollegen

eine neue Anregung hierfür gegeben zu haben.

Meine Herren! Unter Milzbraud im Sinne des Reichsvieh

seuchengesetzes ist nach der Auslegung, welche dasselbe in der

Praxis allgemein gefunden hat, auch der Rauschbrand mit inbe

griffen, es ist letzterer veterinärpolizeilich gleich dem .\lilzbrand

zu behandeln. Diese Auslegung gründet sich darauf, daß der

Rauschbrand früher als eine Form des llrlilzbrandes angesehen

wurde, daß zur Zeit der Erlassung des Reichsviehseuchengesetzes

beide Krankheiten noch nicht mit der erforderlichen Sicherheit

unterscheidbar waren und daß es erst später gelungen ist, die

differentialdiagnostischen Schwierigkeiten zu heben.

In der Tat wird diese Schwierigkeit in sachverständigen

Kreisen allgemein als gehoben betrachtet, jedoch haben sich

gehalten

"IG! "
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neue Schwierigkeiten ergeben bei der Difi‘ercntialdiagnose des

echten Rauschbrandes und des sogenannten Geburtsrauschbrandes.

Gestatten Sie mir einige Ansichten von Fachkollegen hier

vorzutragen:

Dr. Gar], städtischer Tierarzt in Karlsruhe, welcher sich

in seiner Inauguraldissertation im Jahre 1903 über die Ätiologie

des sogenannten Geburtsrauschbrandos mit obigem Thema ein

gehend beschäftigt hat, sagt hierüber: „Der sogenannte Geburts

rauschbrand steht dem echten Rauschbrand in seiner ganzen

Erscheinung außerordentlich nahe, so daß es nicht zu verwundern

ist, wie Geburtsrauschbrand und echter Rauschbrand identifiziert

wurden. Aus demselben Grunde wurden auch hierzulande in den

meisten Fällen die verendeten Tiere von Staats wegen entschädigt.

Es fehlte jedoch von vornherein nicht an Stimmen, die sich

gegen eine solche Auffassung des Geburtsrauschbrandes wandten.“

Vater, Kreistierarzt, Eupen, führte auf der Naturforscher

und Arzteversammlung in Aachen 1900 aus: Bezüglich des Ge

burtsrauschbrandes ist die Unterscheidung vom echten Rausch

brand sowohl in klinischer, pathologisch-anatomischer wie

bakterieller Beziehung sehr schwer. Beide kommen in denselben

Distrikten vor, die Bazillen des Geburtsrauschbrandes können

als Varietät von Ödembazillen charakterisiert werden. Nach

dem Gesetze vom 22. April 1893 für die Rheinprovinz erfolgt

keine Entschädigung, aus Opportunitätsgründen empfiehlt sich

entschieden die Subsummierung wegen der eigentümlichen Über

einstimmung in jeglicher Weise.

Schöberl, Bezirkstierarzt a. D. in lliarktheideni‘eld (Bayern)

hat um dieselbe Zeit in der Berliner Tierärztlichen Wochen

schrift geschrieben: Über das Wesen des Rauschbrandes hat die

Wissenschaft und die Praxis nach jahrelangem innigen Bemühen

nichts Feststehendes zutage fördern können. Ein bedeutender

Bakteriologe der medizinischen Fakultät sagte mir, er habe den

Eindruck gewonnen, daß der Bazillus des malignen Ödems in

manchen Fällen geradezu in den des Rauschbrandes und um

gekehrt übergebe.
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Friedbergier-Fröhner bekennen in ihrem bekannten Lehr

buche über Pathologie und Therapie, 6. Auflage 1904, S. 284,

offen, daß eine sichere Unterscheidung des sogenannten Geburts

rauschbrandes vom echten Rauschbrand auch für den geschulten

Bakteriologen oft schwierig sei.

Professor Kitt, München, spricht sich in seinem Werke

über Bakterienkunde dahin aus: „Es gibt Krankheitsfälle, die

in ihren anatomischen Kennmalen dem Rauschbrand täuschend

ähneln, die aber nach der Art ihres Zustandekommens als

„sporadische Wundinfektionen“ von diesem unterschiedlich dem

malignen Ödem zuzuzählen sind oder vielleicht besondere In

fektionen darstellen. Solcher Art ist namentlich das puerperale

maligne Ödem, das auch als Gasödem oder Gasphlegmone sich

äußert und gewöhnlich Geburtsrauschbrand genannt wird.“ Es

bedarf jedoch erneuter Untersuchungen, ob es sich beim Ge

burtsrauschbrand um malignes Ödem handelt, abgesehen davon,

daß echter Rauschbrand als puerperale Infektion vorkommen

kann.

Mit diesen Ausführungen von Kitt ist schon die Frage auf

geworfen worden: „Welcher Art ist der Erreger des sogenannten

Geburtsrauschbrandes?“ Ist der Erreger der Kochsche Bazillus

des malignen Ödems, oder ist es ein diesem nahestehender

Bazillus, oder kommt es gar vor, daß der Erreger des Rausch

brandes, der Bacillus sarcophysematos, auch der Erreger des

Geburtsrauschbrandes ist, oder bewirken beide Bazillen zusammen

den Geburtsrauschbrand?

Meine Herren! Es ist eine unter uns Tierärzten seit

Jahren feststehende Ansicht, daß der Bazillus des malignen

Ödems den sogenannten Geburtsrauschbrand allein bedingt, und

es ist Kollege (Jul-Karlsruhe gewesen, der durchseine Unter—

suchungen von drei Geburtsrauschbrandfällen diese obengenannte

Ansicht bekräftigt hat. Dem genannten Autor gelang es, aus

Muskelstücken von geburtsrauschbrandkranken Tieren stammend,

einen Bazillus zu züchten, welcher als der Kochsche Bazillus

des malignen Ödems angesehen werden muß, da derselbe die

gleichen Größenverhältnisse zeigt, zu Fäden auswächst, Sporen

bildet, auf Impftiere (weiße Mäuse, weiße Ratten, Meerschwein

chen, Tauben) überimpft, dieselben tötet. Auch das kulturelle

Verhalten war das des malignen Ödembazillus. Carl selbst gibt

zu, er habe die letzte Forderung der Bakteriologie, nämlich daß

der künstlich gezüchtete neugefundene Bazillus, auf Kühe über

impft, auch den Geburtsrauschbrand erzeuge, nicht erfüllt.

Carl hat nur ein vier Wochen altes Kalb am Rücken mit

20 ccm Bouillonkultur, die er aus dem Muskel eines Meer

schweinchens gezüchtet hatte, und die sich bei anderen Tieren

sehr pathogen erwies, geimpft, ohne das Allgemeinbefinden des

Kalbes wesentlich stören zu können; dazu kommt, daß bei dem

Zustandekommen der Infektion nach Besson den ,.Microbes

favorisants“ ein bedeutender Einfluß zukommen soll. Diese

Mikroben sollen in der Hauptsache Streptokokken sein, doch

Bacterium coli commune und auch Staphylokokken seien bei der

puerperalen Sepsis tätig und sollen das Einsetzen des durch den

Bazillus des malignen Ödems verursachten Krankheitsprozesses

ermöglichen. Daher finde man den Geburtsrauschbrand meist

im Anschluß an alle die Bakterienentwicklung im Uterus be

günstigenden Umstände, wie Zuriickbleiben der Nachgeburt, Ent

stehung von Wunden usw.

Kitt hat einerseits Recht, wenn er sagt, daß es noch er

neuter Untersuchungen bedarf betrefl‘s des Wesens des puer

 
peralen malignen Ödems, andererseits müssen wir in Ermangelung

neuer Tatsachen an der bisherigen Ansicht festhalten,

daß der Geburtsrauschbrand durch den Bazillus des malignen

Ödems hervorgerufen wird.

Nach Vorausschickung des Gesagten sei es mir gestattet,

auf die uns nun übrig bleibende Frage: „Wie unterscheidet sich

der Geburtsrauschbrand von dem echten Rauschbrand in veterinär

polizeilicher Hinsicht?“ näher einzugehen.

Meine Herren! Wie bekannt, wird in Württemberg dieser

Frage insbesondere dadurch ein erhöhtes Interesse verliehen,

daß gemäß Artikel 1 des Gesetzes vom 7. Juni 1885, betreffend

die Entschädigung für an Milzbrand gefallene Tiere, unter Milz

brand auch Rauschbrand inbegriffen ist, der beamtete Tierarzt

also vor die Entscheidung gestellt wird: Handelt es sich um ein

nicht zu entschädigendes malignes Ödem oder um entschädigungs

pflichtigen Rauschbrand?

Die Entscheidung ist in kürzester Zeit zu trefl‘en.

Für gewöhnlich kommen Hilfsmittel wissenschaftlicher Natur,

welche dem Bakteriologen von großer Bedeutung sind, wie An

lagen von Kulturen und Impfung von Versuchstieren, in Wegfall.

Gerade in neuester Zeit hat Professor Theobald Smith-Boston

gezeigt, daß, wenn man ein Gärungskölbchen, welches mit

sterilisierter Milch versetzt worden ist, mit Organstiicken von

rauschbrandkranken Tieren oder malignen Ödem-Patienten impft,

die Milch sich unter dem Wachstum der Anaöroben ungemein

schnell verändert. Folgende Kulturmerkmale kommen zur Be

obachtung: 1. Koagulation der Milch im geschlossenen Schenkel;

2. Koagulation und Käsebildung: 3. Verdauung des Kaseins und

langsame Gasbildung; 4. sehr schnelle Gasbildung; 5. Säure

bildung; 6. Geruch. ~ . .

Smith hat gefunden, daß der Rauschbrandbazillus im

Gärungskölbhen die Milch in einigen Tagen im geschlossenen

Schenkel zum Gerinnen bringt und weitere Veränderungen unter

bleiben. Der Bazillus des malignen Ödems dagegen verwandelt

die Milch in einigen Tagen in eine wässerige Flüssigkeit, auf

der eine Fettschicht schwimmt; dabei wird langsam Gas ge

bildet; der Geruch ist in allen Kulturen stinkend.

Je nachdem statt Milch Bouillon mit verschiedenen Zucker

arten dem Gärungskölbchen einverleibt wurde und man die

anaä'roben Bazillen einwirken ließ, fand Smith Unterschiede

bei beiden Erregern, was Säure und Gasbildung, sowie Zu

sammensetzung der Gase betraf. In Heft 1 des ersten Bandes

der Zeitschrift für Infektionskrankheiten von Ostertag-Joest

Wolfhiigel ist das Nähere hierüber aufgezeichnet.

Wie gesagt, muß der beamtete Tierarzt auf solche wissen

schaftlich diagnostischen Hilfsmittel aus diversen Gründen

Verzicht leisten, und es bleiben zur Sicherung der Diagnose:

1. Beachtung des klinischen Verlaufs der beiden Krankheiten

nebst Vorkommen derselben in den verschiedenen Gegenden,

speziell von Württemberg; 2. bakteriologischer Befund; 3. Sek

tionsbefund. Gestatten Sie, daß ich über das Vorkommen

des Rauschbrandes und auch über das Vorkommen des

Geburtsrauschbrandes einige statistische Notizen, die ich

gesammelt habe, und welche nicht uninteressant sind, vortrage.

Nach der Viehzählung vom 1. Dezember 1904 befinden

sich im Deutschen Reich 19 331 568 Rinder; hiervon besitzt

Württemberg 1049 066 Stück. Rauschbrandfälle kommen nach

einer Berechnung von 1897—1902 ca. 1000 pro Jahr in Deutsch

land vor; davon fallen nur 55 durchschnittlich pro Jahr auf
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unser Land (Statistik 1896—1906). Der Anteil unseres Rinder

bestandes verhält sich zu dem des Deutschen Reiches wie 1 : 19,

und gerade so verhält es sich mit dem Vorkommen des Rausch

brandes. Man kann deshalb nicht sagen, daß der Rauschbrand

bei uns häufig vorkomme.

Was das Auftreten des Rauschbrandes in den einzelnen

Oberamtsbezirken des Landes betrifft, so lassen sich an der

Hand der zehnjährigen amtlichen Statistik von 1896—1906 drei

Gruppen von Bezirken erkennen, nämlich: '

Gruppe I, welche 16 Oberamtsbezirke umfaßt, in welchen

nicht ein einziger Fall von Rauschbrand vorgekommen ist;

Gruppe II enthält die meisten Bezirke, nämlich 42, welche

nur 1——10 Fälle aufweisen;

Gruppe III kennzeichnet die Bezirke, welche mehr als

10 Fälle in obigem Zeitraum aufweisen. Letztere Gruppe um

faßt 6 Bezirke, welche sämtlich im Jagstkreis gelegen sind.

Verfolgen wir das Auftreten des Rauschbrandes nach den

4 Regierungskreisen des Landes, so finden wir, daß von den

558 Fällen, welche 1896-1906 notiert wurden, allein 436, das

sind über 75 Proz., im Jagstkreis in den Oberämtern Mergent

heim, Künzelsau, Gerabronn, Ellwangen, Aalen und Öhringen

vorkamen. Von diesen 436 Fällen fallen allein 226, also

beinahe die Hälfte, auf den Oberarntsbezirk Mergentheim. Je

weiter sich die Bezirke in südöstlicher Richtung von Mergent

heim entfernen, um so stärker ist die Abnahme der Rauschbrand

fälle. So weist Künzelsau nur ein Dritteil von Mergentheim,

nämlich 83 Fälle, Gerabronn nur 42, Ellwangen und Aalen 22

und Heidenheim nur noch 7 Fälle auf. In südwestlicher

Richtung fällt die Zahl der Rauschbrandfälle noch rapider,

nämlich Öhringen zeigt nur‘ noch 16, Hall 15,- Gaildorf. 4, und

die entlegensten Bezirke des Jagstkreises, Welzheim, Gmünd

und Schorndorf, weisen überhaupt keinen Rauschbrandfall in den

letzten 10 Jahren auf.

Was den Rauschbrand im Bezirk Mergentheim des näheren

betrifft, ist zu sagen, daß in den 10 Jahren von 48 Gemeinden

42 von Rauschbrand ergriffen und nur 6 verschont worden sind.

Das Auftreten ist in den einzelnen Gemeinden nicht gleich

mäßig. Die Zeit des gehäuften Auftretens der Seuche ist

ebenfalls verschieden. Im Jahre 1900 sind 45 Fälle von Rausch

brand in 21 Gemeinden vorgekommen, 1903 und 1904 je nur

8 Fälle.

Die übrigen Kreise des Landes können nicht im geringsten,

was Rauschbrand betrifft, mit den 436 Fällen des Jngstkreises

konkurrieren. Am nächsten dem Jagst- kommt der Donaukreis

mit 61, der Neckarkreis mit 40 und zuletzt der Schwarzwald

kreis mit 21 Fällen in 10 Jahren. Wenn man behauptet,

sie sei stationär in Württemberg, so kann man dieses mit vollem

Recht sagen, wenn man speziell den Jagstkreis damit meint.

Übrigens deutet das Vorkommen des Rauschbrandes außer

halb des Jagstkreises darauf hin, daß die Seuche doch nicht so

sehr an die „Stationen“ gebunden ist. Ich habe aus den Akten

des Oberamtes Rottenburg, welches im Schwarzwaldkreis mit

seinen wenigen Fällen (21) liegt, entnommen, daß z. B. in

Thalheim in einem Jahre drei Fälle von Rauschbrand, und zwar

bei Jungvieh ('/,- bis 1%jührig) vorgekommen sind. Auch an

anderen Orten sind Fälle von unzweifelhaftem Rauschbrand vor

gekommen, wenn auch etwas auffallend ist, daß weitaus die

Mehrzahl der Rauschbrandfälle im Schwarzwaldkreis bei Kühen,

und zwar bei über 4 Jahre alten und solchen vorkamen, welche

 

kurz vorher eine Geburt überstanden haben, während im

Rauschbrandzentrum Mergentheim von 224 Rauschbrandfällen

nur 20 Fälle bei Kühen überhaupt notiert werden konnten.

Der kurzen Zeit halber habe ich die Verhältnisse nur aus

den Akten von Mergentheim und den Bezirken des Schwarz

waldkreises studiert. Da jedoch die Bezirke des Donau- und

Neckarkreises in keinem einzigen Fall von 1896 bis 1906 mehr

wie 10 Rauschbrandfltlle aufweisen, ist anzunehmen, daß die

Verhältnisse hier wohl ähnliche sein werden wie im Schwarz

waldkreis.

Auch in Baden sind ungefähr 10 Proz. aller dortigen

Rauschbrandfälle im Lande zerstreut, während 90 Proz. allein

auf den Rauschbranddistrikt Mosbach fallen. Eine Statistik

von Geburtsrauschbrand hat Carl aufgestellt, und zwar für

Baden. Danach haben einzelne Bezirke, wie Bühl, Bretten,

mehr als einen Fall (zirka 3 bis 4 Fälle) pro Jahr notiert,

während in 10 Bezirken nur alle paar Jahre ein Fall vor

gekommen ist. In 20 Bezirken soll bei einer Beobachtungsfrist

von 3 bis.19 Jahren der Geburtsrauschbrand noch keine Opfer

gefordert haben.

Carl ist der Ansicht, daß keine Gegend von dieser Krank

heit verschont bleibt, und daß das Fehlen der Krankheit in

manchen Bezirken nur ein vermeintliches und auf die kurze

Zeit der Beobachtung zurückzuführen ist.

Für Württemberg existiert wohl noch keine Statistik in

dieser Hinsicht; für den Bezirk Maulbronn, welcher an Bretten

grenzt, kann ich sagen, daß pro Jahr 1——2 Fälle von Geburts

rauschbrand vorkommen.

Auch in den Oberämtern Biberach, Backnang, Heidenheim

habe ich den Geburtsrauschbrand gesehen. '

Jedenfalls ist es richtig, daß der (ieburtsrauschbrand an

Rauschbranddistrikte nicht gebunden ist.

Auffallend ist die Tatsache, daß der Geburtsrauschbrand

im Verhältnis zu den vielen rohen und unreinlichen Hilfe

leistungen bei Geburten des Rindes, welche gar oft schwere

Verletzungen der Geburtswege und schwere Infektionen ver

ursachen, relativ selten vorkommt, zumal doch der Bazillus

des malignen Ödems in Heu und Strohstaub, in der Erde usw.

häufig anzutreffen ist.

Das stationäre Vorkommen des Rauschbrandes in manchen

Gegenden Deutschlands und speziell das Vorkommen der Seuche

im Jagstkreis erwecken unwillkürlich den Verdacht, daß geo

logische Verhältnisse eine gewisse Rolle spielen. ‚

Faser hat in den oberbayrischen Alpen, in denen der

Rauschbrand stationär ist, mit dem Schlamm von Rauschbrand

plätzen bei subkutaner Impfung das charakteristische Bild des

Rauschbrandes erhalten, doch halte ich solchen Versuch für

verfehlt, da der Erreger des malignen Ödems ja auch im Boden

vorkommt und die gleichen rauschbrandartigen klinischen und

pathologischen Erscheinungen hervorruft. Zu dem kommt, daß

Faser anfangs der siebziger Jahre den Bazillus des maligneu

Ödems nicht kannte, da derselbe erst 1881 von Pasteur resp.

Koch gleichzeitig entdeckt worden ist.

Bezirkstierarzt Schöberl-Marktheidenfeld ist der Ansicht,

daß der Kalkboden die günstigste Matrix für den Rauschbrand

erreger, bildet und daß er in demselben die größte Wirksamkeit

entfaltet.

Kreistierarzt Vater in Eupen schreibt: Der Rauschbrand

ist erkannt als Bodenkrankheit aber unabhängig von geologischen
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oder meteorologischen Verhältnissen, d. h. von Gesteinsunterlagen

bzw. von der Menge der Niederschläge und dem Barometer

stande. Verantwortlich sind vielmehr die in verschiedener Dicke

auf die Humusschicht folgenden Schichten zu machen.

Oberamtstierarzt Popp-Mergentheim hat mir geschrieben,

daß er den Rausdxbrand begünstigende geologische Verhältnisse

bis jetzt nicht kenne, und die Beantwortung dieser Frage seines

Erachtens genaue Untersuchungen in gut ausgestatteten Labo

ratorien erfordere.

Auch an Herrn Prof. Dr. Sauer an der K. Technischen

Hochschule in Stuttgart habe ich mich in dieser Sache gewandt

und folgende Antwort erhalten: „Ihr Kärtchen der Ver

breitung des anat‘roben Rauschbrandbazillus läßt auf

fällige Beziehungen mit der geologischen Beschaffen

heit des Gebietes insofern erkennen, als in evidenter

Weise das Gebiet der maximalen Verbreitung des

Rauschbrandbazillus ganz auffällig zusammenfällt mit

dem maximalen Zutagetreten des mittleren Muschel

kalkes in Württemberg)‘

Für den Geburtsrauschbrand haben sich Anhaltspunkte be

züglich der geologischen Beschaffenheit des Bodens nach Carl

nicht gewinnen lassen. Im Anschluß hieran möchte ich anfügen,

daß in Sachsen früher der Rauchbrand sehr selten war. Im

Jahre 1902 sind 3 Fälle, 1903 9 Fälle und 1904 18 Rausch

brandfälle notiert. Der Berichterstatter Richter sagt in der

B. T. W. 1905, S. 887: „Bei entsprechender weiterer Zunahme

dürfte der Rauschbrand, der früher in Sachsen selten war, bald

zu einer beachtlichen stationären Seuche werden.“

Wir haben auch in Württemberg verschiedene früher nicht

bekannte Seuchen, wie ansteckender Scheideukatarrh„ Schweine

‘seuche, infektiöse bösartige Blutarmut, auftreten sehen, deren

Virus allerdings leichter übertragen wird als der an den Boden

gebannte Rauschbranderreger, doch deutet das Auftreten des

Rauschbrandes in Sachsen darauf hin, daß im Laufe der Jahre

sich neue Rauschbrandstationen, wenn auch kleineren

Stils, bilden können.

Meine Herren! Nachdem ich Ihnen über das Vorkommen

der beiden Krankheiten auch speziell in Württemberg einige

Notizen gegeben habe, möchte ich auf den klinischen Ver

lauf der beiden Krankheitsarten eingehen.

Als diiferentialdiagnostisch wichtig ist von je gesagt worden,

daß echter Rauschbrand über 4 Jahre alte Tiere nicht

mehr befalle, während der Geburtsrauschbrand speziell

bei älteren Kühen vorzukommen pflege.

So führt Carl für letztere Krankheit an, daß von 11 notierten

Fällen 10 auf ein Alter von 4—8 Jahren kommen, nur ein Fall

von Geburtsrauschbrand habe sich bei einer 2'/‚ jährigen Kalbin

ereignet.

Friedberger-Fröhner (S. 277) sagen: „Gewöhnlich er

kranken an Rauschbrand nur jüngere Tiere im Alter von 1/, bis

zu 4 Jahren; Kälber unter 3 Monaten sowie Rinder über 4 Jahre

werden selten von der Seuche befallen. Daß übrigens ausnahms

weise auch ältere, über 4 Jahre alte Rinder an Rauschbrand

erkranken können, ist neuerdings wiederholt beobachtet worden.“

Hierzu möchte ich bemerken, daß in Mergentheim von 20 an

Rauschbrand in den letzten 10 Jahren gefallenen Kühen 13 Stück

über 4 Jahre alt waren. Es geht hieraus hervor, daß der

Rauschbranderreger über 4 Jahre alte Kühe befällt und tötet,

und das höhere Alter keine absolute Immunität verleiht. Die

 

 
Behauptung von Friedberg-Fröhner ist richtig, daß das Er

kranken von über 4 Jahre alten Tieren selten ist, denn die

obengenannten 13 Fälle stellen nur 5,8 Proz.

224 Gesamtfltllen dar.

Interessant ist auch die Tatsache, daß, wenn fremde Tiere

auf Rauschbrandalpen gebracht werden, dieselben in jedem Alter

erkranken (Friedberg-Fröhner, S. 277).

Es ist des weiteren in difl‘erentialdiagnostischer Einsicht

gesagt werden, daß die an die Geburt anschließenden

rauschbrandartigen Fälle beim Rinde den Kochschen malignen

Ödembazillus als ursächlichen Erreger aufweisen und

den Namen „Geburtsrauschbrand“ verdienen im Gegensatz

zu dem durch den Bacillus sarcophysematos entstandenen echten

Rauschbrand, welcher auch eine Wundinfektion darstelle, jedoch

seinen Weg in den meisten Fällen snbkutan resp. submukös

durch Hautwunden oder die Maulböhle jüngerer Tiere nehme.

Meine Herren! Ich habe die Ennittlungsprotokolle von Mergent

heim, soweit sie sich auf Rauschbrandkühe beziehen, durch

studiert und gefunden, daß die Krankheit mit Ausnahme eines

Falles vielfach damit begonnen hat, daß die Tiere Lahmheit an

einer Vorderextremität oder auch hinteren Extremität, sowie

Dyspepsie, Fieber und Festliegen zeigten, ohne daß eine Geburt

vorangegangen war. Herr Kollege Popp ist daher der Ansicht,

daß es echten Rauschbrand anschließend an die Geburt

nicht gebe!

Meine Herren! Ist diese Ansicht absolut richtig, so wäre

die differentialdiagnostische Schlacht schon entschieden. Es

widersprechen sich aber die Ansichten.

unter den

Wie schon erwähnt, sagt Kitt in seinem bekannten Lehr

buch über Bakteriologie, ‘daß Rauschbran&aueirab puer

perale Infektion vorkommen könne, und es lassen sich

auch keine Gründe dafür finden, daß ein Eindringen von Rausch

branderregern durch penetrierende Wunden der Vagina unmöglich

sei und tatsächlich nicht vorkomme.

Auch das K. Medizinalkollegium, tierärztl. Abteilung, hat

sich dieser Ansicht in einem mir bekannten Beschwerdefall an

geschlossen.

Damit drängte sich auch die Frage auf, „ob es möglich ist,

daß beide Krankheitserreger: der Bacillus sarcophysematos

und der Bazillus des malignen Ödems, gleichzeitig gemeinschaft

lich eine Kuh post partum infizieren und töten können?“

Leclainche

führliche Studien

und Vallöe sind es gewesen, welche aus

über den Rauschbrand angestellt haben und

daß es große Schwierigkeiten bereite, vollkommene

Reinkultnren des Rauschbrandbazillus zu erhalten. Der Saft

der Rauschbrandgeschwülste enthalte fast immer fremde Bakterien.

Die Rauschbrandinfektion begünstigt in hohem Grade

das Eindringen des Ödembazillus in die Gewebe; so

gar im Augenblick des Todes ist die Anwesenheit des

Bazillus des malignen Ödems überaus häufig, nicht

allein in Geschwülsten, sondern auch im Blut und in allen

Organen. -

Auch die Untersuchungen von Roget lassen den Schluß

zu, daß die fast immer in Gesellschaft des Rauschbrandvirus

anzutreffenden Mikroben bei der Pathogenese eine wichtige

Rolle zu spielen scheinen.

betonen,

1 Damit ist die Differentialdiagnose der beiden Krankheiten

vor neue Schwierigkeiten gestellt!
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Meine Herren! Der Krankheitsverlauf beider Krank

heiten ist Ihnen zur Genüge bekannt, und gestatten Sie, daß

ich von einer vergleichenden Schilderung a la Lehrbuch ab

stehe, besonders in Anbetracht dessen, daß beide Krankheiten

oft eine so genaue Übereinstimmung bieten, daß eine Differential

diagnose in dieser Hinsicht rein unmöglich ist. Ist die

Leclainche-Valldesche Ansicht richtig, so kann es selbst

verständlich keinen Unterschied geben. Vater in Eupen be

streitet, daß die Haut bei Rauschbrand trocken, schwärzlich,

pergamentartig, selbst brandig bei echtem Rauschbrand werde,

so daß die Einschnitte schmerzlos für das Tier seien, denn der

Verlauf der Seuche sei ein sehr schneller. Des weiteren wird

als difl‘erentialdiagnostisch angegeben, daß die rauschbrandigen

Geschwülste an den Füßen der Tiere nie herab bis zu den

Klauen reichen sollen, während dieses bei malignem Ödem vor

kommen könne. Ferner wird gesagt: Wenn auch die Geschwulst

bildung beim Rauschbrand gar oft am Kopf und Halse ihren

Anfang nimmt, so sind diverse Fälle von echtem Rauschbrand

von Kühen zu verzeichnen, bei denen die Geschwulstbildung

an einer hinteren Extremität begonnen hat, ohne daß eine Ge

burt vorausging.

Es lassen sich also aus der Anfangsstelle der

Geschwulstentwicklung keine sicheren differentiel

diagnostischen Schlüsse ziehen.

Als ein hauptsächliehes Argument für puerperales malignes

Ödem wird die Retentio secundinarum angesehen und eventuelles

Vorhandensein von Vaginalwunden.

Inwiefern die zurückgebliebene Nachgeburt, welche ja bald

in Fäulnis überzugehen pflegt, direkt zur Entstehung des puer

peralen malignen Ödems beiträgt, ist erst wissenschaftlich noch

zu ergründen.

Nicht außer acht zu lassen ist auch die Tatsache, daß

Fälle von Geburtsrauschbrand bekannt sind, bei denen die

Secundinae regelrecht abgingen und die Geburt normal ver

laufen ist. ‘

Ein Kardinalsymptom für puerperales malignes

Ödem ist die Retentio secundinarum nicht, so lange das

Vorkommen des echten puerperalen Ranschbrandes als möglich

anerkannt ist. '

Meine Herren! Der bakteriologische Befund hat, wie

Ihnen bekannt, in der Unterscheidung der genannten Krankheiten

bis heute eine gewisse Rolle gespielt, indem sich hierbei einige

stärkere Unterscheidungsmerkmale ergeben.

Die Größe der Bakterien bietet schon Verschiedenheiten,

indem der Bazillus des malignen Ödems bedeutend größer und

breiter als der Bacillus sarcophysematos. Des weiteren sollen

die Rauschbrandbakterien öfter zu zweien anzutreffen sein,

während in ganz charakteristischer Weise der Bazillus des

malignen Ödems zu langen Fäden auswächst. Diese Schein

faden sind oft schlingenartig gebogen, die Enden nach Kitt

stark abgerundet, oft auch spitz. Diese Fadenform findet sich

insbesondere auf dem Bauchfell und der Leber, während

die Rauschbranderreger in der Galle anzutreifen sind und

Formen bieten, die einer durchschnittenen Zitrone oder einem

Wetzstein oder Schneeschuhen gleichen. Die Beweglichkeit der

Bakterien erlischt bald bei Sauerstoii‘zutritt. jedoch soll dieselbe

bei Rauschbrand stärker sein, während der maligne Ödemerreger

nur im hängenden Tropfen schwache Beweglichkeit zeigt. Eine

große Übereinstimmung zeigen beide Bakterienarten in der

 

 

Bildung ihrer Sporen, so daß Kitt die Behauptung aufstellt:

„es sei niemand imstande, allein mit dem Mikroskop und in

Betrachtung eines hämorrhagisch infiltrierten Fleischstückes die

Ditferentialdiagnose zu erledigen.“

Die Zeit der Sporenbildung, ob schon im lebenden Organis

mus oder erst post mortem, bietet keinen unterschiedlichen

Anhalt für die beiden Krankheiten; gerade so wenig kann durch

das Färbeverfahren der beiden Bakterien eine Differenz

erzielt werden, wie mir Herr Prof. J oest-Dresden mündlich

mitteilte.

Als letzten Punkt der heutigen Betrachtung habe ich noch

den Obduktionsbefund ins Auge zu fassen. Gar] schließt

sich der Ansicht von Kitt an, daß die pathologisch-anatomische

Ähnlichkeit beider Krankheiten oft ganz verblüffend ist, daß

jedoch nach Berichten von namhaften Autoren gegenüber dem

echten Rauschbrand bei Geburtsrauschbrand ein so hoch

gradiger Zerfall der Muskulatur nicht stattfinde, und

andernteils eine stärkere seröse Durchtränkung zu

bemerken sei. Jedoch seien die Fälle verschieden, und müssen

noch genauere Untersuchungen über die Ursachen dieser Unter

schiede angestellt werden.

Zum Schlusse meiner Ausführungen fasse ich das Ergebnis

dahin zusammen:

l. Das Wesen des sogenannten Geburtsrausch

brandes — puerperales malignes Ödem v»

differentialdiagnostischer Hinsicht gegenüber

Rauschbrand noch immer aufklärungsbedürftig.

2. Bei Stellung einer Unter

scheidungsdiagnose sind Vorkommen der Krankheit,

Alter der Tiere, klinischer Verlauf, bakterielbgischer

Befund und Obduktionsergebnis zusammengefaßt zu

würdigen und diejenigen Fälle, welche nicht als puer

perales malignes Ödem positiv erkannt werden

können, als Rauschbrandverdachtsfälle wie Rausch

brand veterinärpolizeilich zu behandeln und zu ent

schädigen.

ist in

dem

der derzeitigen

Referate.

Die Sterilität des Rindes.

Von Prof. Dr. E. ließ-Bern.

(Schweizer Archiv für Tierheilkunde 1906, G, Heft.)

In einem auf der Jahresversammlung der Gesellschaft

schweizerischer Tierärzte gehaltenen Vortrag besprach H. die

Unfruchtbarkeit des Rindes. Von seinen Ausführungen, deren

Kenntnis am besten aus dem Original zu schöpfen sein dürfte,

mögen hier folgende bemerkenswerte Punkte Platz finden:

Die beim Rinde vorkommenden Erkrankungen der Geschlechts

organe nehmen an Zahl und Bedeutung die erste Stelle ein.

Die wichtigsten, hierher gehörigen Erkrankungen sind diejenigen

des Eierstockes und der Gebärmutter.

l. Cystöse Degeneration der Ovarien: Dieselbe ruft

die sog. Nymphomanie, Stiersucht, Brüllerkrankheit, Stillochsig

keit hervor. Oft leiden beide Ovarien an Cystenbildung. Den

eigentlichen Sitz der immer aus den Follikeln sich entwickelnden

Cysten bildet das Stratum parenchymatosum. und vasculosum

(oberflächliche und tiefe Cystenlage). Die Wanddicke ist sehr

schwankend (papierdiiun bis 8 mm). Oft finden sich an der

Ovarial-Oberfläche strichtörmige oder strahlige Narben (Residuen

**
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vom Platzen oder Zerdriicken der Cysten) und zahlreiche bis

1,6 mm lange, klinisch bedeutungslose Zotten (nach Simon:

Kapillaren, Bindegewebe und Zellen). Die Cystenbildung tritt

am häufigsten bei rassigen, frühreifen, vorzüglichen Zucht- und

Milchkühen im Alter von 5 bis 8 Jahren auf. Die primären Ur

sachen sind unbekannt; prädisponierend wirken nach H. Ver

erbung, intensive Stallhaltung und Fütterung, ansteckender

Scheidenkatarrh, kurz alle Momente, welche die vitale Energie

herabzusetzen imstande sind. Die Nymphomanie kann man in

zwei Formen einteilen:

A. Stiersucht (Reizform): Unter mehr oder minder

schwerer Allgemeinafl'ektion zeigt das erkrankte Rind permanent

oder in sehr kurzen Zwischenräumen Brunsterscheinungen und

Umrindern, begleitet von starken nervösen Symptomen (Toben,

Stampfen, Brüllen, Brummen). Von den besonderen klinischen

Veränderungen sind zu nennen:

1. Die Senkung der breiten Beckenbänder (nach H_

in 92 Proz. aller Fälle beobachtet) als Folge von Entspannung

der Beckenbänder durch Drehung im Ileosakralgelenk (Fuhri

mann). Eine gute Spannung der breiten Beckenbänder muß

als Wahrzeichen der Gesundheit der Geschlechtsorgane be

trachtet werden;

2. Veränderung des Wurfes (verschieden starke, doppel

oder seltener einseitige ödematöse Schwellung, sowie Erweiterung

der Schamlippen);

3. Retentionscysten der Bartholinischen Drüsen (ziemlich

häufig);

4. Ofl'enstehen des Orificium externum (entgegen der Be

hauptung von Zschokke);

5. Die vom Rektum aus wahrnehmbare Umfangsvemnehrung

des ‘Uterus mit ihren Folgen (Endometritis catarrhalis oder

purulenta chronica);

6. Die ebenfalls rektal festzustellenden Cysten an der

Oberfläche der Ovarien (der Grad der Stiersucht hängt nicht

ab von der Größe der Cysten).

Außer der Cystenbildung können noch, wenn auch selten,

Eierstockswassersucht, Tuberkulose, Abszesse, Verletzungen der

Uterushörner und Cysten im breiten Mutterband Nymphomanie

veranlassen.

Die Eierstockscysten zeigen, wie schon seit langer Zeit

bekannt ist, die Neigung zu Rezidiven. Die Dauer der Inter

valle der letzteren ist sehr wechselnd; oft genügen drei Tage,

mitunter werden sogar vier Monate benötigt.

B. Stillochsigkeit: Es gibt sich der Eintritt der Brunst

nur undeutlich oder gar nicht zu erkennen. Als Ursachen werden

außer der Cystenbildung zuweilen Atrophie der Ovarien, Indu

ration derselben, Folgen der Gebärparese, persistierender gelber

Körper, Pyometra beobachtet.

Die von Nymphomanie befallenen Rinder leiden nach H. in

gut 50 Proz. der Fälle an chronischem Scheidenvorfall in Ver

bindung mit katarrhalischer Endometritis.

Die Prognose bei cystöser Degeneration der Ovarien lautet

ziemlich günstig. Bei richtiger Behandlung können sicher bis

70 Proz. erkrankter Kühe wieder zuchttauglich werden.

Therapie:

a) Medikamentös: Der Wert der arzneilichen Behandlung

wird zweifellos oftmals überschätzt, immerhin bildet sie ein

nicht zu unterschätzendes Verfahren. Zu den Mitteln gehören

Magnesium oder Natrium sulfuricum in Verbindung mit bitteren,

 

aromatischen oder ätherisch-öligen Mitteln, Kamphor, Bromkalium,

Ferrum sulfuricum, Terpentinöl (Vorsicht wegen Geruches der

Milch), Einreibung der Beckenweichteile mit spirituösen oder

anderen reizenden Mitteln, Ausspülungen des Uterus und der

Scheide mit adstringierenden und desinfizierenden Medikamenten.

b) Operative Behandlung der Cysten: Ihrer Anwen

dung muß eine genaue Untersuchung hinsichtlich der Größe,

Form, Beschaffenheit der Oberfläche, Konsistenz des Gewebes

und etwaige Schmerzauslösung vorausgehen. Große reife Follikel

haben Erbsen- bis Haselnußgröße und sind als weiche, elastische,

fluktuierende, die Oberfläche leicht überragende Stellen erkenn

bar. Gelbe Körper bilden, wenn frisch, haselnuß- bis baumnuß

große, von der Eierstocksoberfläche ausgehende, weich-elastische,

warzenähnliche Hervorragungen; ältere in Resorption begriffene

und persistierende gelbe Körper besitzen nur Erbsen- bis Hasel

nußgröße und sind von derber, solider Konsistenz.

Zur Behandlung der Eierstockscysten übt H. folgende "er

fahren:

1. Zerdrücken der Cysten per rectum;

Zerdrücken der Cysten per vaginam;

Funktion der (‘ysten durch die obere Scheidewand;

Injektion desinfizierender Lösungen (z. B. Tinct. Jodi 1:10)

in die Ovarien;

5. Ein- oder beiderseitige Kastration mittelst des Scheiden

schnittes).

Hinsichtlich der Indikationen, der Ausfiihrungsart der

Operationen und der sonstigen Einzelheiten muß auf das Original

verwiesen werden.

II. Eiteransammlung in der Gebärmutter (Pyo

metra, Hydrometra): Diese Erkrankung wird verursacht

durch Abortus, Frühgeburt, Zurückbleiben der Nachgeburt,

katarrhalische oder eitrige Metritis, Mazeration des Fötus, an

steckenden Scheidenkatarrh. Im Gegensatz zu der sonst üblichen

Behandlung empfiehlt H. das Abdrücken des gelben Körpers

und Massage des Uterus vom Rectum aus. Nach Ent

fernung des Corpus luteum stellen sich Kontraktionen der Gebär

mutter, Eröfi‘nung des Muttermundes von vorn nach hinten, so

wie Entleerung des Gebärmutterinhaltes ein. Innerlich kann

Natrium bicarbonicum in Dosen von 150-—200,0 pro die gegeben

werden.

III. Das Abdrücken des Corpus luteum: Dieses Ver

fahren ist nicht nur gegen Pyonietra zu empfehlen, sondern es

ist auch zweckmäßig zur Erzeugung einer künstlichen Früh

gebnrt. Die Ausstoßung des Jungen erfolgt in der Regel

innerhalb 24—72 Stunden nach der Operation; für derartige Be

handlung kommen solche Tiere in Frage, _welche zu zeitig

tragend geworden sind und dadurch körperlich beeinträchtigt

werden können. Am Platze des entfernten Corpus luteum

persistens entwickeln sich oft, aber nicht immer, innerhalb

einiger Tage wiederum ein oder mehrere gelbe Körper, welche,

sofern die Brunst nicht eingetreten sein sollte, wiederholt abge

drückt werden müssen.

IV. Hypertrophie des gelben Körpers: Dieselbe ist

nach H.s Erfahrungen nicht selten die Ursache der Sterilität.

In der Literatur ist diese Wahrnehmung noch nicht berück

sichtigt. Die mit der genannten Hypertrophie behafteten Jung

rinder und jungen Kühe waren stets einige Zeit vorher mit der

Knötchenseuche behaftet gewesen und konzipierten nicht mehr.

Die Behandlung besteht entweder in der Verabreichung von je

e.=ss=
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25,0—40,0 Pulv. Myrrhae in einem Liter Wasser während 6

bis 10 Tagen vor dem Bespringen, oder es wird der gelbe

Körper mit nachfolgender Kompression des Ovariums abgedrückt.

Im Hinblick auf die Butter- und Käsefabrikation ist

schließlich noch wichtig der Einfluß der Stiersucht und

der Kastration der Kühe auf die Qualität der Milch.

Auf Grund der Untersuchungen (die erforderlichen Analysen

stammen vom Kantonschemiker Prof. Dr. Schaffer-Bern) spricht

sich H. dahin aus, daß die Milch stiersüchtiger Kühe im allge

meinen gehaltreicher als diejenige normaler oder kastrierter

Kühe ist, und daß der Gehalt sich infolge der Kastration dem

jenigen der Milch normaler Kühe nähert.

Zum Schluß weist H. noch darauf hin, daß in der Aus

bildung des angehenden Tierarztes ein sogen. Palpationskursus

der weiblichen Genitalien des Rindes ein unerläßliches Fach

darstellt. J. Schmidt.

Eine durch ein Stäbchenbakterium hervorgerufene

seuchenartige Euterentzündung der Schafe.

Von

Dr. Dammann, und Dr. Fresse,

Dirigent Repetitor

des Hygienischen Instituts der Tieriirztlichen Hochschule in Hannover.

(Deutsche 'I‘ierlrztliche Wochenschrift 1907, Nr. 12.)

In je einem Schafbestande in Mecklenburg und in Braun

schweig trat eine seuchenartige Euterentzündung auf, die ent

weder akut und dann meist tödlich oder chronisch verlief und

dann in der Regel in der Zeit von 1'/, Monat in Heilung über

ging. Es wird anscheinend immer nur eine Euterhälfte befallen,

die bis zweimannsfaustgroß und heiß wird und sehr schmerz

haft ist. Die charakteristische Erscheinung der gangränes

zierendenMastitis der Schafe, daß das kranke Euter nach

kurzem Bestehen der Krankheit kalt, schmerzlos, violettfarbig,

dunkelblau und schwarzgrün wird, fehlt hier ganz.

Die Schafe gehen hinten lahm, werden apathisch, versagen

das Futter, fiebern stark und atmen sehr beschleunigt. Die

Lidbindehäute sind diffus gerötet; aus dem Konjunktivalsack

entleert sich wässeriges und aus der Nase schleimiges Sekret in

reichlicher Menge. Beim chronischen Verlaufe nimmt das Euter

sekret allmählich eine trübe, graugrünliche, später eine dickliche

gelblich-graue bis rahmartige Beschaffenheit an. Nach zwei bis

drei Wochen fühlt sich die kranke Euterhälfte nicht mehr so

derb an, sondern zeigt Fluktuation in der Umgebung der Zitze.

Bei den tödlich verlaufenden Fällen dürfte der Tod auf die Auf

nahme giftiger Stoffwechselprodukte der Bakterien seitens der

Blutbahn zurückzuführen sein.

Der Erreger, der keine Eigeubewegung zeigt, stellt im er

krankten Euter ein gerades, dünnes, etwa 1,5—2,5 „ langes

Stäbchen dar. Die längeren Stäbchen sind zum Teil etwas

gebogen, sensenförmig. Die Enden der Bazillen sind leicht

abgerundet. In dem Sekret kann man nach einigen Tagen an

einzelnen Stäbchen eine starkkörnige Beschaffenheit feststellen.

Dasselbe Aussehen hat der Erreger auch in den zur Züchtung

benützten Nährböden. Sporenbildung wurde nicht beobachtet.

Die Färbung des Bazillus gelingt leicht mit allen gebräuchlichen

Anilinfarben.

Zur Bekämpfung der Krankheit, die ein ganz kurzes In

kubationsstadium besitzt, wird eine schleunige Isolierung der

betroffenen Stücke, Verbot des Abmelkens in die Streu und vor

allem alsbaldige Desinfizierung des Stalles und aller Geräte

empfohlen.

 

Die Behandlung frischer Fälle soll im täglich mehrmaligen

Ausmelken des kranken Euters mit darauffolgender Einspritzung

einer drei- bis vierprozentigen lauwarmen Borsäurelösung in den

Zitzenkanal bestehen. Nebenbei kann auch Jodsalbe eingerieben

werden. Chronisch kranke Schafe sind zu mästen und dann

abzuschlachten. R d r.

Irido-Cyklitis beim Ochsen.

Von Militär-Veterinär Clerget.

(‘Recueil d'Alfort, 30. Oktober 1906.)

Von 15 Fällen obiger Augenkrankheit, die der Verfasser zu be

obachten die Gelegenheit hatte, beschreibt er drei Fälle etwas näher.

Bei allen drei waren Volumen und Spannung des Auges normal.

1. Fall. Ein hämorrhagisches Exsudat hat sich in die vordere

Augenkammer ergosseu und schwimmt frei in der Kammer

flüssigkeit herum. In der hinteren Augenkammer findet sich der

gleiche Erguß, der sich durch die Zonula Zinnii hindurch bis

zur hinteren Fläche der Ziliarfortsätze erstreckt hat. Dort ver

deckt er weißliche Flecken von ganz organisierten Exsudaten,

die von einem frühem Anfall zurückgeblieben sind, die Linse

ist nicht getrübt. Im Suprachorioidealraum und in der Chorioidea

befindet sich um die Pupille herum eine Hämorrhagie. Die Ge

fäße der Retina sind gefüllt und sieht man im Verlauf eines

derselben einen kleinen hämorrhagischen Punkt.

2. Fall. Vor der Pupillarötfnung befindet sich ein Exsudat

von weißen Blutkörperchen, das nach oben, außen und innen

vermittelst feiner Züge mit dem Pupillarrande verbunden ist.

Sonst ist das Auge normal.

3. Fall. Vor der Pupille im humor aqueus sitzt ein dichtes

häutiges organisiertes Exsudat, das mit den Rändern jener durch

fibröse Züge verbunden ist. Ein kleines organisiertes Exsudat

haftet der vorderen Fläche der Iris in ihrer unteren Hälfte an.

Andere leichte Exsudate sitzen auf der oberen Hälfte des Ziliar

körpers und haben in der korrespondierenden Gegend eine Trübung

der hinteren Linsenfläche hervorgerufen. Helfer.

Multiple Papillome der Harnblase.

Von Bezirkstierarzt Dr. Zietzschmann-Kamenz.

(Der. ü. d. Vcterinlrw. im Kgr. Sachsen für 1906. S. 79.)

Eine Kuh zeigte mehr und mehr Unruhe und Schwäche im

Hinterteil; seit längerer Zeit wurde der Harn nur stoßweise,

zuletzt nur tropfeuweise abgesetzt. Das Tier brach vor Hin

tälligkeit schließlich zusammen, es wurde notgeschlachtet. Bei

der Fleischbeschau fand sich folgendes: Am Ausgang der Ham

blase zur Harnröhre saßen dicht nebeneinander, meist ungestielt,

zahlreiche blumenkohlähnliche Wucherungen von der Größe einer

Erbse bis einer Walnuß. Eine stark verzweigte, gestielte

Wucherung ragte in die erweiterte Urethra hinein und verlegte

diese größtenteils. Die derben Wucherungen waren von Epithel

überzogen und zeigten nur an vereinzelten Stellen kleine

Erosionen mit blutigen bzw. schiefrigen Infiltrationen; die

Tumoren erwiesen sich bei der mikroskopischen Untersuchung

als echte Papillome. Die HarnblasenWand war stark verdickt;

die Harnleiter waren daumenstark erweitert, die Nieren be

fanden sich im Zustand chronischer Entzündung und boten das

Bild der großen weißen Niere. Richter.

Der Hefepilz als Heilmittel.

Von G. Auxterweil.

(Budapesli Orvosi Ujlisg, 1906, Nr. 8.)

Die phagozytäre Wirkung der Saccharomyces wird von

manchen Autoren nicht anerkannt. Dieselben nehmen an, daß
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die Furunkulose auf die Weise geheilt wird, daß gegenüber dem

von den Staphylokokken abgeschiedenen Toxiue ein durch die

Saccharomyces abgeschiedenes Enzym als Antitoxin wirkt. Die

unwirksamen Sorten der Saccharomyces werden durch eine neue

typische Abart desselben Pilzes, welcher in Mitteleuropa gedeiht,

ersetzt werden. Es kann die Einführung der Saccharomyces

ellipsoideus, welche die Körpertemperatur gut erträgt und

bei welcher sämtliche gegen die anderen Saccharomyces-Arten

erhobenen Einwände als hinfällig erscheinen, in die Therapie

mit Freude begrüßt werden. Dr. Z.

Über den Ersatz von Eiweiß durch Leim

im Stoffwechsel.

Von Tierarzt W. Müller aus Elbing.

(Aus dem Physiologischen Institut der Tierärztlichen Hochschule

zu Berlin.)

(Inaug.-Dlsa. Gießen 1906.)

Die Bestrebungen, den Leim zur Ernährung des Menschen

heranzuziehen, sind schon ziemlich alt. Über den Wert des

Leimes als Ernährungsmittel ist aber viel gestritten werden.

Während die einen den Leim für völlig zwecklos, ja sogar für

schädlich für den Organismus halten, glauben die anderen, in

ihm ein sehr gutes und billiges Nährpräparat gefunden zu haben.

M. würdigt eingehend diese verschiedenen Ansichten, um dann

zu eigenen Versuchen überzugehen, die vor allem dartun sollten,

bis zu welchem Grade sich das Nahruugseiweiß durch Leim

ersetzen läßt, ohne daß das N-Gleichgewicht gestört wird. In

Übereinstimmung mit einigen früheren Autoren kommt Müller

zu dem Schlusse, daß der Leim befähigt ist, ein Fünftel

Eiweiß-N in der Nahrung zu ersetzen. Richter.

Wocheniibersicht über die medizinische Literatur.

Von Dr. P. Ich-Charlottenburg,

Königlicher Kreistierarzt.

Deutsche Medixs'nische Wochenschrift Nr. 10.

Zwei Fälle von erfolgreicher Übertragung tuberkulösen Materials

von an Lungenphthlse gestorbenen erwachsenen Menschen auf das Rlnd;

von Professor Dr. A. Eber. Verfasser berichtet über seine

Versuche, welche im Gegensatz stehen zu den Veröffentlichungen

von Weber, in der 78. Versammlung deutscher Naturforscher

und Ärzte in Stuttgart. Verfasser bekam von Geheimrat

Marchand ein Stück Lunge eines an Lungenphthise gestorbenen

17jährigen Malers und ein Stück Hirnhaut eines an Lungen

phthise gestorbenen 50jährigen Schriftsetzers. Beide Über

tragungsversuche fielen, wie Verfasser ausführt, positiv aus.

In beiden Fällen handelte es sich um typische Fälle von Lungen

phthise und in beiden Fällen ist die Übertragung auf das Rind

gelungen.

Bernerkungen zu der vorstehenden Arbelt von Eber; von Reg.

Rat Dr. A. Weber in Berlin. Weber kritisiert die Ebersche

Arbeit und kommt zu dem Schlußsatz, daß sein Standpunkt doch

der richtige sei, und daß Eber den Standpunkt Webers nicht

teilt, und daß daher eine Diskussion darüber überflüssig sei. —

Eine einigermaßen wörtliche Wiedergabe ist wegen des geringen

zur Verfügung stehenden Raumes nicht möglich.

Über den Elnfluß von lodpräparaten auf dle durch Adrenalin

lnjektlonen hervorgerufenen Gefäßveränderungen; von Leo Loeb und

M. S. Fleischer. Zusammenhängend kommen Verfasser zu

folgenden Schlußsätzen: Es ist nicht möglich, durch Injektionen

verschiedener Jodpräparate das Zustandekommen der durch

Adrenalininjektionen allein bewirkten Veränderungen der Aorta

 

 

bei Kaninchen zu verhindern. Ein günstiger Einfluß der Jod

präparate ließ sich in diesen Versuchen nicht nachweisen.

Werden größere Dosen der Jodpräparate injiziert, so waren

die durch Adrenalin bewirkten Veränderungen stärker wie bei

alleiniger Injektion von Adrenalin. Injektionen von geringen

oder relativ großen Dosen von Rhodankalium führten nicht zu

einer Verstärkung der durch Adrenalin bewirkten Veränderungen.

Unsere Versuche weisen auf die Möglichkeit hin, daß Rhodan

kalium einen präventiven Einfluß auf das Zustandekommen der

durch Adrenalin allein verursachten Gefäßläsionen ausübt. Doch

ist bei der großen Variabilität der Adrenalinwirkung unserer

Versuchsreihe nicht groß genug, um diese Wirkung des Rhodan

kaliums mit Sicherheit festzustellen.

Übertragung tlsrlscher Tuberkulose auf den Menschen, von Rudol p h.

Im Ärztlichen Verein in Hamburg, in der Sitzung vom 27. No

vember 1906, sprach R. über diesen Gegenstand und führt

folgendes aus: Ein kräftiger, aus gesunder Familie stammender,

junger Schlächter verletzte sich am 21. Februar 1906 mit einem

Messer in der Gegend des vierten Metakarpus der linken Hand.

Am 7. September, als er in die chirurgische Abteilung des

Eppendorfer Krankenhauses aufgenommen wurde, wurde im

Röntgenbilde käsige Tuberkulose des linken vierten Metakarpus

und Vergrößerung der zugehörigen Kubital- und Axillardriisen

festgestellt. Die Untersuchung einer Kubitaldrüse ergab typische

Tuberkel.

In einem weiteren Fall hat sich, wie Dr. Sick mitteilt,

ein Arbeiter bei der Zerlegung einer perlsiichtigen Kuh durch

einen Messerstich in die Hand verletzt. Es entwickelte sich

eine ausgedehnte Sehnenscheidentuberkulose der Beugesehnen,

welche mit starken Bewegungsstörungen nach langer Zeit aus

heilte. Mikroskopisch war Tuberkulose festzustellen.

Dieselbe Zeilschrift N0. II.

Weitere Erfahrungen mit dem amerikanischen Wurrnurneuöl.

Oleum Chenopodii anthelmintici als Antlasoarldlacum bei Kindern;

von Privatdozent Dr. Hermann Briining. Verfasser kommt

zu der Überzeugung, daß das Wurmsamenöl, welches in Amerika

als Antiascaridiacum offizinell ist, — auch in Deutschland in

den Arzneischatz aufgenommen zu werden verdient, jedenfalls

einer weiteren Nachprüfung wert ist.

Ein Heller Sacoharlmeter; von L. E. Walbaum. Verfasser

beschreibt einen neuen Apparat, der mangels der Abbildung

leider hier nicht im Auszug wiedergegeben werden kann.

Krokodilohünde; von Horand. Gaz. d. höpit. Nr. 22. Ver—

fasser sah bei Leuten, welche Kastanienbäume fällten und deren

Hände mit dem Satt der Bäume nach Entfernung der Rinde in

Berührung kam, eigentümliche Hautveränderungen auftreten.

Llplmle der Fettglnse; von Bleibtreu. — In dem medizinischen

Verein in Greifswald in der Sitzung vom 10. Dezember 1906

sprach Verfasser über diesen Gegenstand. Er fand bei der

Untersuchung der gemästeten Gänse das Blut in hohem Grade

fetthaltig. Auch hatte das Serum das Aussehen einer sehr fett

reichen Milch. Die Gänse wurden mit Gerstenschrot oder

Roggenschrotmehl gefüttert. Verfasser flitterte die Gänse zum

Versuch mit Butterfett, dessen Jodzahl er zu 26,7 festgestellt

hatte, während beim Gerstenschrotmehl 99,7 festgestellt war.

Es zeigte sich jedoch, daß die Jodzahlen des Fettes aus dem

Blutserum der beiden Gruppen nur wenig voneinander ver

schieden waren, sie betrugen 56,2 und 57,3.
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Deutsche l'ilerlo'u'naI-Zeiluuy Nr.15.

Über eine bisher unbekannte Ursache des Fiebers nach Milz—

exstirpatlon; von Professor von Hercz el. Verfasser meint,

daß das nach Splenektomien auftretende Fieber eine aseptische

Temperatursteigerung darstellt. Wenn man vermeidet, daß der

Schweif der Bauchspeicheldrüse von der Ligatur mitgefaßt wird,

so tritt diese Temperatursteigerung nicht ein. ’ Dies läßt sich

auf die Weise erreichen, daß die Hilusgefäße unmittelbar neben

der Milz unterbunden werden.

Geflügelkunde.

Von Professor Dr. l. Schmidt.

Dans l’Aviculture, la surproduction de l’oeuf. —

Ses cons6quences.

Von A. Eloire, Mödecin-Vötörinaire.

(La semaine Vi':terinaire, 21. Jahrg., Nr. 39.)

Unter der Aufschrift „In der Geflügelzuchtanstalt, die iiber

mäßige Erzeugung von Eiern — ihre Folgen“ bespricht der

Autor den Einfluß der Ernährung auf die Bildung von Eiern.

W'ährend in der freien Natur Legeperiode und wärmere Jahres

zeit zusammenfallen, kann die Eierzeugung seitens des ge

züchteten Vogels sich auf sehr lange Zeit erstrecken, sofern

reichliche Nahrung mit großem Stickstofl'gehalt verabreicht wird.

Diese Erfahrung haben sich die Züchter zunutze gemacht, in

dem sie in Jahreszeiten Eier erzielen, in welchen letztere mit

teurem Preise in den Handel gelangen.

E. nimmt nun Bezug auf die an die Akademie der Wissen

schafien von einem Autor M. Fr6dörik Houssay gerichtete

Arbeit. In dieser sind Versuche enthalten, welche angestellt

wurden, zu prüfen, ob nicht durch eine auf starke Ei

erzeugung gerichtete besondere Fütterungsweise die

Schaffung einer neuen, sich durch abnorme Lege

Ergiebigkeit auszeichnenden Hühnerrasse ermöglicht

würde. Die an diese Versuche geknüpften Erwartungen

wurden aber leider nicht erfüllt. Die Überernährung des

Eierstockes stellt einen abnormen Zustand vor, der zu

weiter nichts als zur frühzeitigen Abnützung führt.

Der genannte Autor wies nach, daß sich die Vermehrung der

Zahl und des Gewichtes der Eier infolge überreichlicher Fleisch

fiitterung nur auf eine erste und zweite Generation erstreckt;

in der dritten kommt es zu einer Verminderung in Zahl und

Gewicht. Die übermäßige Eierproduktion begünstigt

also keineswegs die Wiedererzeugung der Rasse. Der

Ertrag aus den mit Fleisch ernährten Hennen kann zweckmäßig

nur gesteigert werden, wenn:

1. billige Fleischprodukte (auch frisch geronnenes Blut)

zur Anwendung gelangen;

2. alljährlich frische, junge Legehennen verwendet werden;

3. die infolge der Fleischkost erzeugten Eier nicht zum

Ausbrüten Verwendung finden.

Weiterhin angestellte Versuche ergaben, daß von 80 zum

Bebrüten gebrachten und während der Fleischverfütterungsperiode

gebildeten Eiern nur sieben lebende Hühnchen auskriechen

ließen. Von diesen waren sechs männlich, eins weiblich; von

den ersteren starben zwei sehr bald. Die fünf überlebenden

Stück stammten von einer Henne ab, welche besonders viel

Harnstoff auszuscheiden pflegte. H. folgert aus diesen Be

obachtungen, daß die Fleischiibererniihrung wie eine Intoxikation

 
auf den tierischen Organismus schädigend einwirkt. Diese Gift

wirkung steigert sich in den folgenden Generationen, hemmt die

Entwicklung und tötet sogar frühzeitig die neugeborenen

Produkte.

E. unterzieht die geschilderten Forschungsresultate einer

kritischen Betrachtung. Auch er äußert sich.dahin, daß für

Tiere, deren Eier ausschließlich für den Konsum erzeugt werden,

Fleischnahrung, und zwar in erheblicher Menge, wohl am Platze

ist, daß dagegen Bruteier nur von Hennen abstammen sollen,

bei denen die Fleischnahruhg eine untergeordnete Rolle spielt.

Ferner wird noch auf einen weiteren Nachteil der falschen

Fütterungsweise hingewiesen. Die Fleischüberernährung soll

selbst bei den schönsten Exemplaren des Geflügels Lahmheiten

und Gelenkschmerzen, begleitet von dauernden Verunstaltungen

der Extremitäten hervorrufen, ähnlich wie die Rhachitis der

Säugetiere es zu tun pflegt. Schließlich weist E. noch auf die

Möglichkeit hin, daß durch Entfernung des so in der Menge

vermehrten Harnstotfes aus dem Tierkörper der Giftwirkung des

verfütterten Fleisches wirksam gesteuert werden könnte. Vor

läufig schlägt er vor, zu dem oben genannten Zweck ständig

doppeltkohlensaures Natron oder Vichysalz dem Trinkwasser zu

zusetzen.

Die vorstehend geschilderten Ausführungen sind nach des

Referenten Ansicht sehr interessant und zeitgemäß. Nachdem

bis vor kurzem die Landwirtschaft mit allen möglichen Vieh-,

Schnellmast-, Milch- und anderen Pulvern in aufdringlichster

Weise beglückt worden ist, bringt die Industrie nunmehr (man

vergleiche nur die Ankündigungen in den Gefiügelzeitungen)

Futtermittel in den Handel, welche bestimmt sind, die Zahl

und das Gewicht der Eier unseres Gefiügels zu vermehren ‚und

so die Zucht angeblich rentabler zu machen. Aus dem Eloire

sehen Artikel können wir unschwer schließen, daß derartige

Futtermittel genau so wenig empfehlenswert sind, wie die Ge

heimmittel für unsere Haussäugetiere. Die übermäßig intensive

oder die den Stoffwechsel reizende Ernährung kann bei fort

gesetzter Anwendung unmöglich einen günstigen Einfluß auf

den Organismus ausüben. Vermehrte Ausgaben seitens des

tierischen Körpers führen, wenn der Anlaß hierzu nicht in

natürlichen Grenzen geblieben ist, stets zur vorzeitigen Ab

nutzung. Den Gefiügelzüchtern kann nicht eindringlich genug

zu Gemüte geführt werden, vom Kauf derartiger Wundermittel

abzusehen und das dadurch ersparte Geld für reelle Nahrung

und für Aufbesserung des Zuchtmaterials auszugeben.

Ein ungelöstes Problem (zur Frage der Vorher

bestimmung des Geschlechtes bei unserem Geflügel).

Von Wilh. Kleysteuber-Waltershausen i. Thür.

(Geflügelbi'irse 1907, Nr. 1 und 2.)

In derselben Weise wie für die Zucht großer Haustiere, so

hat auch für die Geflügelzucht die Vorherbestimmung des Ge

schlechtes eine große praktische Bedeutung. Nach K. hat schon

Aristoteles sich mit dieser Angelegenheit befaßt; behauptet doch

der letztere, daß die längeren und spitzeren Eier die männlichen,

und die runderen stumpfen die weiblichen Tiere erzeugten.

Dieser Satz hat heute noch in verschiedenen Zuchten Geltung,

obwohl er nicht zu Recht besteht. Ferner finden sich auch

jetzt noch Anhänger der altertümlichen Ansicht, daß die zur Zeit

der Begattung herrschende Witterung und die Windrichtung auf

die Geschlechtsbildung einwirke.
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Verf. geht sodann des näheren auf die neueren, wichtigsten

Theorien über diese Materie ein und neigt dazu, dem Werke

A. von Padbergs zuzustimmen, das 1897 erschienen, „Weib

und Mann, Versuche über Entstehung, Wesen und Wert“ zum

Gegenstand hat. P. huldigt darin folgender Ansicht: „Das

Geschlecht wird im Zengungsakt endgültig entschieden. Das

jenige Geschöpf‘, welches im Zeugungsakte der überwiegende

Teil ist, erzeugt das entgegengesetzte Geschlecht. Ist das

männliche der überwiegende Teil, so entsteht ein weibliches

Wesen, ist es das Weib, so gibt es eine männliche Geburt.

Der Begriff überwiegen d ist in der Tierwelt materiell (Körper,

Gesundheit) aufzufassen, während beim Menschen das Ideelle

(Geist, Charakterstärke usw.) den Vorrang bedingt.“ Diese

hier wiedergegebene Theorie soll nach P. durch Forschungen

in Gestüten und Rinderzuchten bestätigt werden sein, sie soll

auch ihre Richtigkeit in der Geflügelkunde bewiesen haben. Der

genannte Autor sagt: „Wenn bei unserem Haushuhn die Eier

zu Zuchtzwecken Verwendung finden sollen, so ist die Zahl der

Hennen, die auf einen Hahn kommen, nicht höher als zehn zu

bemessen. Steigt die Zahl der Hennen über diese Norm, so

wird die Zahl der männlichen Tiere in dem Gelege größer als

wirtschaftlich erwünscht ist.“

Kleysteuber bestätigt auf Grund seiner Wahrnehmungen

die P.schen Behauptungen und ist der Meinung, daß die Zahl 10

hinsichtlich der einem Hahn zugewiesenen Hennen noch zu groß

ist. Zur vorurteilsfreien Prüfung der geschilderten Theorie ist

die Mitwirkung recht vieler Züchter dringend erwünscht. K.

wendet sich daher in seinem interessanten Aufsatz an alle Vereine

und Züchter mit der Bitte um zuverlässige Mitteilungen über

die Größe des Zuchtstammes und die in jeder einzelnen Brut

erzielten Resultate mit der Erzeugung männlicher und‘ weiblicher

Jungtiere. J. Schmidt.

Kachexie durch Syngamus truchealis.

Von Dr. Raffaele Pietro Rossi.

(Hin. vet. 1906. Nr. 4.)

Ein Taubenzüchter hatte seit einiger Zeit in seinem Be

stande viele Todesfälle, namentlich gingen die jungen Tauben

ein, ehe sie 8 bis 14 Tage alt geworden waren. Die vom Verf.

an mehreren Kadavern vorgenommene Untersuchung ergab, daß

die Luftröhrenschleimhaut entzündet und mit kleinen Knötchen

von rötlicher Farbe besetzt war. Diese verdankten ihre Ent

stehung dem obengenannten Wurm, der bei verschiedenen er

wachsenen Tauben zu 5 bis 9 Paaren im Sekret der Schleim

hant vorgefunden wurde.

Hiernach kam es zu einer Besichtigung des Bestandes,

wobei verschiedene schwere Krankheitsbilder unter den Tauben

ermittelt wurden, je nach der Zahl von Würmern, die sie be

herbergten, und der Intensität der krankhaften Folgen. Der

Zustand kurz vor dem Ende dokumentierte sich als allgemeine

Kachexie mit hochgradiger Abmagerung.

Aus seinen Beobachtungen und Untersuchungen leitet Verf.

nachstehende Schlußsätze ab:

1. Syngamus trachealis kann sich bei jungen Tauben zufällig

im Ösophagus vorfinden.

Der Wurm gelangt dahin mit dem Futter, welches ihnen

von infizierten Eltern gereicht wird.

3. Junge Tauben können infolge von Oesophagitis verminosa

eingehen.

 

 

4. Der Parasit, der gewöhnlich in der Trachea schmarotzt,

wird bei erwachsenen Tauben auch in den Bronchien

gefunden.

5. Bei der eigentümlichen Anstrengung, welche die er

wachsenen Tauben anwenden, um die Nahrung aus dem

Ösophagus emporzutreiben und in denjenigen der jungen

einzufiihreir, kann der Wurm von der Trachealschleimhaut

losgelöst und mittelst der Verdauungssäfte in den Schlund

kopf der letzteren übertragen werden.

6. Der Parasit verursacht bei erwachsenen Tauben zuerst

einen kachektischen Zustand und dann den Tod durch

Asphyxie. ' Peter.

Jubiläums-Ausstellung des Landesverbandes sächsischer

Geflügelzüchtervereine, Dresden 1907.

In der Zeit vom 1:2. bis 15. Januar 1907 fand in Dresden die

Jubiläums-Ausstellung des Landesverbandes sächsischer Geflügel

züchtervereine statt. Die Veranstaltung wurde mit einer Haupt—

versammlung, auf welcher Se. Majestät der König von Sachsen mit

Familie erschienen war, festlich eingeleitet. Unter den hierzu ein‘

geladenen Ehrengästen waren einige Mitglieder der Kommission

für das Veterinärwesen, Professoren der Tierärztlichen Hochschule

und mehrere Bezirkstierärzte vertreten. Nach den verschiedenen

Begriißungsreden erstattete ein Vorstandsmitglied Bericht über die

Vorgänge während des 25jährigen Bestehens des Sächsischen

Landesverbandes, der zurzeit 223 Vereine mit 10 700 Mitgliedern

umfaßt. Der Stand der Geflügelzucht in Sachsen ist befriedigend.

Die neu eingerichteten großen Geflügelzuchtstationen haben eine

recht ersprießliche Tätigkeit entfaltet, die von Tag zu Tag mehr

Erfolge aufzuweisen hat. Von den weiteren Ausführungen des

Redners, auf die ich des Niiheren nicht eingehen kann, interessierte

noch die Tatsache, daß die Ausstellungen im Verbands

bereich von Seuchen und ansteckenden Geflügelkranlr

heiten verschont geblieben sind, und daß diese Wahr

nehmling sicherlich die Richtigkeit der zwar nicht allemal

bequemen veterinärpolizeilichen Maßnahmen bestätigt.

Die Ausstellung selbst war sehr reichlich beschickt; der Katalog

enthielt nicht weniger denn 2415 Nummern. Im ganzen mögen

gegen 6000 Tiere vorhanden gewesen sein. Das ausgestellte

Material war wirklich sehr gut, stellenweise sogar ausgezeichnet,

so daß die Preisrichter, um Ungerechtigkeiten zu vermeiden, keine

leichte Arbeit gehabt haben werden. Im großen und ganzen traten

die Exemplare der bloßen Sportziichterei hinter das Nutzgefliigel

zurück, eine Erscheinung, die nur mit Freuden zu begrüßen ist.

An dem Aussetzen von Preisen (Sieger-, Ehrenpreis, 1., 2., 3. Geld

preis, 4. lobende Anerkennung) hatten sich außer den Vereinen und

Privaten noch die landwirtschaftlichen Kreisvereine, die Stadt

Dresden und das Königl. Ministerium des lnnern beteiligt.

J. Schmidt‘.

Verfügung des Preußischen Landwirtschafts-Ministeriums über die

Gewährung von Staatsunierstiitzungen für Geflügeiausstellungen

l\‘.v

vom 31. Mai 1906.

1. Sämtliche Anträge auf Gewährung staatlicher Unterstützungen

für Geflügelaussteilungen (Staatsehrenpreise, Lotterieerlaubnis, Fracht

vergiinstigungen) sind durch die zuständige Landwirtschaftskamrner ein

zureichen. Die Landwirtschaftskammcrn haben bis zum 1. April jeden

Jahres für die am 1. Juni beginnende und am 15. März des nach

folgenden Jahres endigende Ausstellungsperiode ein Verzeichnis der

jenigen in ihrem Geschäftsbereich geplanten Geflügelausstellungen vor

zulegen, fiir welche die Bewilligung von Staatsehrenpreisen befürwortet

wird. Ebenso sind bis zum 1. April jeden Jahres dem Oberpräsidenten

die Anträge auf Gewährung von Lotterieerlaubnis und der zuständigen

Eisenbahndirektion__ die Anträge auf Gewährung von Frachtvergiinstigung

mit gutachtlicher Außerung zu unterbreiten. In dem mir einzureichen

den Verzeichnis ist außer der Art und Zahl der erbetenen Ehrenpreise

anzugeben, auf‘ ein wie großes Gebiet sich der Ausstellungsbereich der

einzelnen Veranstaltungen erstreckt, und für welche Ausstellungen von

seiten der Kammer die Genehmigung zur Veranstaltung einer Aus

stcilungslotterie und die Bewilligung von Verkehrserleichterungen be

antragt werden ist.

2. Staatsunterstiitzungen werden in der Regel nur für solche Ge

flügelausstellungen gewährt, deren Bereich sich mindestens über einen
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politischen Kreis erstreckt oder die von einer sich über einen ent

sprechenden Bezirk ausdehncnden Vereinigung veranstaltet werden.

3. Für Geflügelausstellungen, die in der Hauptbrutperiode, das ist

in der Zeit vom 15. März bis 31. Mai, stattfinden sollen, werden staat

liche Unterstützungen nicht gewährt.

4. Staatsmittel dürfen weder zur Deckung der Kosten für die Ver

anstaltung von Ausstellungen noch zur Verleihung von Geldpreisen

Verwendung finden. Als staatliche Auszeichnungen auf Ausstellungen

werden nur Ehrenpreise (Ehrenschilder und Medaillen) zuerkannt.

5. Zur Bewerbung um Staatsehrenpreise sind nur Züchter zuzu

lassen, die in dem Zuständigkeitsbereich der Landwirtsehaftskanuner

ihren Wohnsitz haben. Sofem Ausnahmen von dieser Bestimmung er

wünscht sind, ist meine Genehmigung hierzu in dem Antrage zu er

bitten.

6. Staatsehrenpreise dürfen in Zukunft nur für Großgeflügel der

von der zuständigen Landwirtschaftskamrner als Nutzgeflügel an

erkannten Rassen verliehen werden. Tauben sind bis auf weiteres von

der Bewerbung um Staatsehrenpreise ausgeschlossen.

7. Das zur Bewerbung um Staatsehrenprcise konkurrierende, weniger

als 6 Monate alte Geflügel (Junggeflügel) muß auf dem Geflügelhofe des

Ausstellers erbrütet, älteres Geflügel mindestens 3 Monate in seinem

Besitz gewesen sein. Gelangen Fälle zur Kenntnis der Kammer, in

denen infolge falscher Angaben des Ausstellers Geflügel prämiiert worden

ist, das diesen Bestimmungen nicht entsprochen hat, so sind die be

trefl'enden Aussteller auf die Dauer von 5 Jahren von jeglicher Be

werbung um Staatsehrenpreise auszuschließen.

8. Sämtliche Staatsehrenprcise sind als I. Preise oder als Zuschläge

zu solchen, nur ausnahmsweise auch als II. Preise oder als Zu

schläge zu solchen zu vergeben.

9. Staatsehrenschilder (Medaillons) sind nur für größere Gesamt

leistungen, nicht aber für Einzeltiere oder kleinere Stämme zu vergeben.

Es wird empfohlen, möglichst auf die Einrichtung sogenannter Wirt

schafts- und Leistungsklassen (Tiere mit durch beglaubigte Legetabellen

nachgewiesener Leistung) hinzuwirken und bei Verleihung der Staats

ehrenschilder insbesondere auch Zuchtleistungen in diesen Klassen zu

berücksichtigen.

10. Die Empfänger der höchsten Staatsauszeichnung (brouzeues

Ehrenschild) nehmen für einen Zeitraum von 2 Jahren an der Bewerbung

um Staatsehrenpreise nicht teil.

11. Zuchtleistnngen desselben Ausstellers im Farbenschlage einer

Rasse können innerhalb einer Ausstellungsperiodc nur auf Schauen ver

schiedenen, nicht aber auf Schauen gleichen Ranges wiederholt mit

Staatsehrenpreisen ausgezeichnet werden.

12. Die Zuerkennung von Staatsehrenpreisen auf Geflügel

aussteliungen, für die der Landwirtschaftskammer Ehrenpreise zur Ver

fügung gestellt sind, kann nur unter Mitwirkung eines Vertreters,

eventuell eines Beamten der Landwirtschaftskammcr (Obmann) im Preis

gericht erfolgen.

13. Die Zuerkennung der Staatsehrenpreise auf der Ausstellung ist

nur vorläufig und bedarf meiner Genehmigung. Nach Schluß einer Aus

stellung hat die Landwirtschaftskammer unter Beifügung des Katalogs,

des Programms, der Preisrichter- und Prämiierungsliste mit einem kurzen

Bericht die Überweisung der Ehrenpreise zu beantragen. Es ist er

wünscht, daß die Berichte über zeitlich nahe zusammenliegende Aus

stellungen gleichzeitig vorgelegt werden.

14. Die Landwirtschaftskammern sind verpflichtet, den Empfängern

der Ehrenpreise Besitzzeugnisse auszustellen.

15. Die Genehmigung zur Veranstaltung von Lotterien wird nur

für solche Geflügelausstellungen erteilt, deren Veranstalter die Verpflich

tung übernehmen, das zur Verlosung anzukaufeude lebende Geflügel

aus dem auf der Ausstellung vorgeführten Nutzgeflügel solcher Rassen

zu entnehmen, die von der zuständigen Landwirtschaftskammer als

Nutzgeflügelrassen anerkannt sind.

16. Die Veranstalter von Ausstellungen sind verpflichtet, in den

Ausstellungsprogrammen den wesentlichen Inhalt der vorstehenden Be

stimmungen regelmäßig bekannt zu geben.

Die Landwirtschaftskammern ersuche ich, diese Bestimmungen in

ihrem amtlichen Organ und auf geeignete Weise auch allen in ihrem

Bereiche bestehenden Vereinen bekannt zu geben, die sich mit der

Veranstaltung von Geflügelausstellungen befassen. Hierbei spreche ich

die Erwartung aus, daß die Landwirtschaftskammern es sich angelegen

sein lassen werden, die Grundsätze in ihrem vollen Umfange durch

zuführen. Gegen weitergehende Beschränkungen des Ausstellungswcsens,

wie sie von einer Anzahl Kammern angeregt sind, habe ich keine Be

denken geltend zu machen.

Die Grundsätze treten, soweit sie sich auf die Prämiierung beziehen

Ufde. Nr. 3—14 und 16 der Bestimmungen), sofort, im übrigen am

15. März kommenden Jahres in Kraft. Es sind daher die Anträge auf

Gewährung von Staatsehrenpreisen, Lotterieerlaubnis und Frachtver

günstigungen zum erstenmal am 1. April 1907 für die Ausstellungs

periode 1. Juni 1907 bis 15. März 1908 den zuständigen Stellen einzu

reichen.

Das Verzeichnis der im Gebiete der einzelnen Kammern als

anerkanntes Nutzgeflügel anzusehenden Geflügelrassen liegt diesem

Erlasse bei. J. Schmidt.

 

 

Tagesgeschichte.

Tierschutz vom Standpunkte des Tierarztes aus.

Vortrag, gehalten in der Herbstversammlung des Vereins

rheinpreußischer Tierärzte.

Von Kreistierarzt und Schlachthofdirektor Mats chke, Cochem, Mosel.

Ihnen, meine Herren, ist durch die zur heutigen Ver

sammlung ergangene Einladung bekannt geworden, mir zur

Gewißheit, daß über den Tierschutz vom Standpunkte des Tier

arztes gesprochen werden soll. Viele von Ihnen werden beim

Lesen abweisend den Kopf geschüttelt haben, verschiedenen wird

das Thema zeitgemäß erschienen sein, mir wurde bang und

bänger, je näher der Versammlungstag heranrückte.

Ich war und bin mir nämlich bewußt, daß es nicht einfach

ist, vor Tierärzten über das gewünschte Thema zu sprechen.

Das liegt daran, weil ich den Tierarzt — um kurz und

klar zu sein — für den einzigen wissenschaftlich erzogenen

Tierschützler halte. Es hieße ja Eulen nach Athen tragen,

würde sogar anmaßend klingen, wollte ich auch über Sie die

ganze Weisheit, die ich mir durch das Studium der Tierheil

kunde ganz genau wie Sie erworben habe, in der beregten

Sache ausschütten, annehmend, daß diese nur wenige von Ihnen

besitzen.

Erwarten Sie deshalb nicht von mir, daß ich Ihnen zur

eigentlichen Sache Neues biete, hoffen Sie auch nicht, daß ich

die letztzeitige über die angeschnittene Frage angesammelte

Literatur erwähne oder bespreche, -— ich habe meine Gedanken,

wie schon angedeutet, darüber — und fürchten Sie ferner nicht,

daß ich Sie zu lange aufhalte.

Es ist. doch Tatsache. daß zum Studium der Tier

heilkunde als Vorbedingung die Liebe und das Mitleid

für die Tierwelt gehört, und ich glaube sicherlich, daß es

keinen Tierarzt gibt, der mir die Rechtsmäßigkeit dieser Tat

sache bestreitet.

Sehen wir uns mal unsere jungen Studierenden darauf an

und Sie werden mir Recht geben, wenn ich diese in drei Gruppen

unterbringe.

Unsere jungen Studenten, die die Tierheilkunde zum Studium

wählen, rekrutieren sich einmal aus solchen jungen Leuten, die

dem Vater im Berufe folgen; denen die Liebe und das Mitleid

für die Tiere durch den väterlichen Erzieher verständnisvoll

geweckt worden ist; diese bringen die Liebe für die Tierwelt

zum Studium, obwohl ihnen doch die ganzen und großen Be

schwernisse des Tierarztes bekannt sein dürfen, mit.

Einen weiteren Teil der Studierenden stellen Söhne von

Landwirten und Söhne von Leuten aus solchem Berufe, die mit

der Tierwelt zu tun haben; auch diesen dürfte die Liebe zur

Tierwelt und das Mitleid für dieselbe anerzogen sein.

Ich komme zu der dritten Gruppe der Studierenden. Die

selbe bilden diejenigen, die durch irgendwelche Zufallswahl das

Fach ergriffen haben.

Ich kann Sie versichern, meine Herren, daß diese Gruppe

es im Studium am schwersten hat; denn diese muß sich erst

die Vorbedingung zum Studium erwerben, die die andern schon

mitbringen. Und diese Gruppe erwirbt sich diese Vorbedingung,

oder sie verläßt beizeiten dieses Feld ihrer Tätigkeit.

Sie sehen also, meine Herren, daß niemand als fertiger

Tierarzt in die Welt tritt, der nicht diese Vor

bedingung zur Erfüllung brachte.
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Begleiten wir nun unsere Studierenden, die jetzt mit teils

anerzogener, teils erworbener Liebe und mit dem Mitleid für

die ‘Tierwelt ausgestattet sind, so sehen wir, wie nach und nach

sich zu den genannten Errungenschaften auch das Verständnis

für die Tierwelt gesellt.

Er begegnet dem Tiere fortan nicht mehr allein mit Liebe

und Mitleid — das Tier ist ihm kein Buch mit sieben Siegehr

mehr »—, er bemüht sich, mit Verständnis die Lebens- und

Schmerzensäußerungen unserer Schutzbefohlenen zum Heile

derselben zu deuten.

Der ganze Studienplan, der unsere Studierenden nach und

nach zum Tierarzt hcranreifen läßt, ist ja einzig und allein

danach angetan, Tierverständige heranzubilden. Und es dürfte

wohl unbestritten sein: Tierverständige sind wohl in

erster Linie Tierschützler.

In den anatomischen Vorträgen wird dem Studierenden das

Normale der Organe und der sonstigen Körperteile an toten

Tieren klar gemacht; die Physiologie klärt ihn über das normale

Verhalten der einzelnen Organe für sich allein, zu den anderen

und zum Ganzen auf; in ähnlichem Sinne dürften die chirur

gischen Übungen wirken.

Wir, die wir diese ganze geschilderte Laufbahn schon

durchlaufen haben, wissen, daß sowohl zum Lehren, wie zum

Lernen, Experimentieren und Üben auch am lebenden Individuum

zur Notwendigkeit wird. Wer will da auch nur mit einem

Funken von Berechtigung diese Lehr- und Lernart — ich muß

den horror überwinden — mit der Bezeichnung — Vivisektion g

belegen. .

Die grausigen Zeiten, in denen die Wissensdurstigen zum

Heile aller in verschwiegener Nacht, mit eigener Lebensgefahr,

an toten Menschen sich Kunde von dem Lebenden schafften,

sind, Gott sei Dank, vorüber. Sollten diese wieder herauf

beschworen werden durch das Betreiben und die Anschauung

einzelner!

Wir alle, die wir diesen Lehrplan durchlaufen haben, wissen,

daß diese in mäßigen Grenzen nötig ist. Wir alle würden auch,

sehen wir diese im Übermaß und mit Roheit, ohne die bekannten

Linderungsmittel betreiben, wie ein Mann dagegen Front

machen: '

Das ist doch eine Tatsache, das ist doch für jeden

Tierarzt selbstverständlich, das ist doch für den ein

zelnen keine hervorragende Leistung.

In der Pathologie wird dem Studierenden die Lehre von

den Krankheiten und deren Heilung übermittelt; er lernt das

Tier in der Krankheit kennen, dessen Schmerzensäußerung usw.

deuten und verstehen, und dann lindern oder heilen; die patho

logische Anatomie zeigt ihm die Veränderungen, die die Krank

heiten hervorrufen; die Tierzuchtlehre vermittelt die Kenntnis

von den schönen und den normalen Formen der Schutzbefohlenen,

und wie die Aufzucht usw. ohne Tierquälerei zu gestalten ist.

Die Hygiene weiht ihn in die Geheimnisse ein, wie Tiere gesund,

froh und arbeitsfreudig erhalten werden.

Sie schon also mit mir, daß der Studienplan wirklich auf

den wissenschaftlichen Erkenntnissen des Tierschutzes aufgebaut

ist, und daß auf Grund dieses Planes zum Tierschutz erzogene

junge Leute in die Welt geschickt werden.

Wenn ich vorhin als Tatsache verkündete: ohne Liebe

und Mitleid für die Tierwelt kein erfolgreiches

Studium der Tierheilkunde, so verkündige ich jetzt wiederum

 

als unbestreitbare Tatsache: es gibt keinen seinen Beruf

ausfüllenden Tierarzt, der nicht Tierschützler ist.

Die in der geschilderten und Ihnen ja bekannten Weise

ausgebildeten jungen Leute treten ins Leben als Tierverständige,

Tierheilkundige — kurz als Tierärzte — hinaus. Sie sind, wie

Sie mit mir nochmals gesehen haben, wie niemand sonst dazu

befähigt, weil dazu wissenschaftlich erzogen, der Tierwelt zu

helfen, für diese die Beschützerrolle zu übernehmen, Liebe und

Mitleid und Verständnis zu wecken bei dem höherstehenden

Individuum —- dem Menschen — für das niedrigerstehende

Individuum — das Tier.

Niemand sonst kann so dazu als auserlesen gelten, Tier

schutz zu betreiben, wie der Tierarzt. Bedeutet doch Tierheil

kunde, im weitesten und eigentlichen Sinne, in praktischer Be

trachtung nichts anderes als wissenschaftlich angewandter Tier

schutz. Diesen Tierschutz betreiben wir, die Tierärzte.

Wer von uns, meine Herren, hat denn noch nicht die edle

und reine Freude gehabt, dem kreißenden Muttertier geholfen

zu haben; wer von uns stand nicht schon mitleidig vor unseren

Schützlingen, ohne diese von der tödlichen Krankheit befreien

zu können; wer von Ihnen hat da nicht Sorge getragen,

wenigstens die Schmerzen zu lindern? Es bedarf wohl keiner

Beantwortung.

Und fragen Sie unsere Frauen; diese werden mir sicherlich

bestätigen, daß oft der Gatte, von draußen heimkehrend, freudig

ausrief: Ich habe mal wieder helfen können!

Welche Fülle von Instrumenten — reine tierärztliche

Arbeit — besitzen wir; alle geschaffen zur Hilfe bei notwendigen

Operationen; wie viel Verständnis, wie viel Liebe und Mitleid

für unsere Schützlinge ist darin geborgen!

Gibt es wohl auch nur einen unter uns, der nicht schon

dem Rufe zu helfen gefolgt, bei Tag und Nacht, bei Wind und

Wetter, ohne Rücksicht auf die eigene Gesundheit; wer von

uns kennt nicht die Strapazen in den Tierstallungen, die nur

wir zu ertragen haben! Wird das alles durch geldliche Be

zahlung aufgewogen? Gehört nicht große Liebe, großes Mitleid,

großes Mitgefühl für unsere Schutzbefohlenen dazu, um den

tierärztlichen Beruf zu erfüllen?

Ich erwarte keine Antwort!

Die Uranfänge unserer Wissenschafi entsprangen doch in

allererster Linie der Liebe und dem Mitleid für die Tierwelt

und in dem hieraus sich ergebenden Bestreben, die Krankheiten

zu heilen, die Schmerzen zu lindern; so entstand die Tierheil

kunde, so wurde sie nach und nach zu dem, was sie heute ist.

Wir alle, die wir auf dem gemeinsamen Boden erzogen sind,

entnehmen unsere Kraft, —— ob wir uns im Schlachthaus be

tätigen, ob wir die Hcilkunde ausüben, ob wir tierzüchterisch

oder im Seuchendicnst tätig sind, — für immer doch dem ge

meinsamen Mutterboden — der Tierheilkunde, die den Tier

schutz einschließt. Wir alle üben in ihr, jeder in seinem

Spezialfach, den Tierschutz praktisch aus.

Wie ein Baum nur groß und stark werden kann, wie dieser

nur eine herrliche Krone entfalten kann, wenn die Äste, von

gleicher Stelle ausgehend, sich nach den verschiedensten Rich

tungen verbreiten, um sich in schöner Harmonie wieder zu

sammenzufügen, so ist es auch mit uns. Auch wir können nur

etwas Ganzes in dem Berufe der Tierwelt zu nützen und diese

vor Roheiten zu schützen, erreichen, wenn wir vereint, jeder
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in seinem Spezialfach, tätig voran gehen. Der Tierschutz ver

einigt alle Zweige der Tierheilkunde!

Ich habe Ihnen, wie in der Einleitung angekündigt, nichts

neues gesagt. Es muß doch aber mal gesagt werden, daß wir

alle als Tierärzte Tierschützler sind, daß das nach unserer

Ausbildung selbstverständlich ist, und daß ein einzelner oder

einzelne unter Neuprägung eines alten tierärztlichen Grund

satzes nicht befugt sind, der Allgemeinheit einen alten Weg als

unbefahrene tierärztliche Landstraße hinzustellen.

Meine Herren, ich darf nach diesen Ausführungen wohl

wiederholen: Es gibt keinen seinen Beruf ausfüllenden

Tierarzt, der nicht Tierschützler ist.

„Es wird nun Sache der Tierärzte sein“, hier zitiere ich

Schmaltz, B. T. W., Seite 665, Nr. 36, 1906, Die Entwicklung

des tierärztlichen Standes, „mehr und mehr jene richtigere und

edlere Auffassung vom Tier im Volke zu fördern, zu verbreiten,

ohne dabei den übertriebenen Anschauungen überspannter Tier

schützlerinnen irgendwie das Wort zu reden.“

Sehen Sie, meine Herren, das ist der Weg den der Tier

arzt als erzogener Tierschützler praktisch gehen soll. Er soll

aufklärend wirken, er soll dem Menschen eine richtigere und

edlere Auffassung vom Tier beibringen, er soll durch Belehrung

Sorge tragen, daß überspannte Auffassungen vom Tierschutz

verschwinden.

Das, meine Herren, ist der praktische Tierschutz

vom Standpunkte des Tierarztes.

Welche unermeßliche Fülle von Gesichtspunkten stürmt auf

uns ein, welche Fülle idealer und erstrebenswerter Ziele bietet

sich unserem Auge dar, betrachten wir den Tierschutz von

diesem für uns so natürlichen Standpunkte aus.‘

Meine Herren, Sie bestreiten mir doch nicht, daß wir im

erörterten Sinne unseren Mitmenschen Lehrer und Erzieher sein

können!

Wie betätigen wir uns nun in dieser Richtung am besten?

Wir müssen Tierschutzvereine gründen, wo keine bestehen;

wir müssen belehrend in diesen und in den bereits vorhandenen

Vereinen auftreten. Vereint und einig müssen alle Tierärzte in

diesem Sinne in den einzelnen Bezirken wirken. Da darf es

keine Spezialisierung und keine Rivalität geben!

Die Belehrung muß beim Volke dahin Klarheit schaffen,

daß nur der Tierarzt durch seine Schulung Tierheilkundiger

genannt werden kann, daß das Betreiben der Knrpfuscher nur

aus schnödem Gewinn bedingt ist, daß diese Leute ihre Unwissen

heit nur mit großen Prahlereien zu umgeben verstehen, die den

'hilfesnchenden Menschen in der Bedrängnis täuschen.

Es muß dem Volke klar gemacht werden, daß bei Tier

krankheiten nur der Tierarzt der Helfer in der Not ist.

Dann wird auch das Unglaubliche aufhören, daß Leute in

Apotheken gebrannte Magnesia usw. als Mittel gegen Milzbrand

und Rotlaufseuche angepriesen erhalten.

Meine Herren —— Bekämpfung der Kurpfuscherei in diesem

Sinne ist nichts anderes als praktischer Tierschutz. Viel

Quälerei würde durch diese Erkenntnis erspart bleiben!

Wir müssen noch weiter gehen!

Wir müssen den Tierschutzgedanken in die Intelligenz

tragen. Es muß dahin kommen, daß es für jeden Intelligenten

Ehrensache ist, sich im Tierschutzverein zu betätigen.

Das Laienelement muß zum Massenmitkämpfer werden!

 

Ist das erreicht, dann wird auch die Abänderung des

ä 360 des St.G.B. erreicht werden, daß jeder bestraft wird,

der Tiere boshaft quält oder roh mißhandelt, ohne daß die Tier

quälerei erst Ärgernis erregt haben oder öffentlich ausgeführt

sein muß.

Ich wiederhole: alle Intelligenten müssen tätige Tierschutz

vereinler werden:

Richter, Lehrer, Forstbeamte, Polizeibeamte, Landwirte

— Apotheker will ich nicht vergessen —— unsere Damen natür

lich auch nicht usw.

Die Richter werden die Notwendigkeit der Abänderung des

zitierten Paragraphen erkennen und erstreben lernen.

Die Lehrer werden sich mehr mit dieser Materie beschäftigen

und sich draußen in der Natur durch Belehrung ihrer Zöglinge

betätigen.

Die grausamen Tierquälereien der Schuljugend, die häufig

nur aus Unkenntnis begangen werden, werden aufhören.

Die Maikäfer werden nicht mehr aus Spielerei geköpft

werden, lebenden Fröschen werden nicht mehr die

Schenkel abgerissen werden, die Frösche werden nicht mehr

durch Strohhalme aufgeblasen auf dem Wasser schwimmen.

Die Schmetterlinge werden fortan, vor Durchbohrung mit

der Stecknadel, getötet werden — und wer kennt sie alle, die

grausamen Quälereien!

Aus der so vorgebildeten Jugend werden Frauen und Männer

heranwachsen:

Männer, die bei Ausübung von Lieblingsbeschäftigungen,

z. B. Fischen, Angeln wissen werden, daß die gefangenen Tiere

getötet werden müssen, wenn sie nicht in genügend Wasser

heimgetragen werden können. Und unsere Frauen werden in

der Küche so manche Tierquälerei vermeiden lernen.

Das grausige Bild des in Salz sich totlaufenden Aales,

die Zuckungen dieses Tieres, wenn ihm, lebend mit durch

bohrtem Kopf die Haut hörbar abgezogen wird, das Schuppen

der lebenden Fische —-— alle diese Bilder werden der Ver

gangenheit angehören.

Und unsere Damen, von denen so manche in den Tages

zeitungen flir die armen Tiere mit Worten gebarmt, dabei aber

ganze Vögel, die auf die gemeinste ‘Weise hingemordet wurden,

an Hüten getragen haben, werden zu verständigen tatkräftigen

Beschützern der Tierwelt werden.

Die Landwirte werden einsehen lernen, daß die an das

Stirnjoch gespannten Tiere, die gegen die Mückenplage wehrlos

sind, schwere Qualen erdulden müssen, das Stirnjoch wird ver

schwinden.

Beamte der Gendarmerie und Polizei werden nicht mehr

nur aus Pflichterfüllung, sondern auch aus Mitgefühl für die

Tierwelt auf Erfüllung der bestehenden zum Schutze der Tier

welt erlassenen Verordnungen aufpassen, Böswillige anzeigen

und entsprechend bestrafen.

Meine Herren, daß diese Zukunftsmusik zur Wirklichkeit

werde, dafür müssen wir ins Feld gehen und lehren und werben

für diese edle Idee, vereint und geeint, ohne Spezialisierung und

ohne Rivalität. l

Ganz insbesondere lege ich das noch den Herren Schlachthaus

kollegen aus Herz.

Im Schlachthaus läßt sich, wenn die Unterbeamten energisch

zur Beobachtung der bestehenden Verordnungen angehalten

werden, so manche Tierquälerei vermeiden; z. B. das Aufhängen

den
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der lebenden Kälber an den Hinterbeinen, das rohe Hin- und

Hineinwerfen der lebenden Kälber in bzw. auf die Schlacht

schragen. Auch die Ziehhunde, die besser als solche nicht

verwendet würden, bedürfen vermehrten Schutzes.

In den Schlachthäusern, wo Großvieh ohne Betäubung

geschächtet wird, müssen Niederlegeapparate vorhanden sein,

damit das rohe Niederwerfen aufhört; praktische Kopfhalter

müssen zur Anwendung kommen, damit der Kopf beim und

nach dem Schächtakt festliegt. Das Umherschlagen des Kopfes

und Halses mit dem klatfenden Halsschnitte darf nicht vor

kommen.

Diese Maßnahmen müßten vor der Hand in jedem Schlacht

hause getroffen werden.

In Cochem ist ein praktischer und billiger Niederlege

apparat und Kopfhalter seit 1901 in Gebrauch. Die Herren,

die sich dafür interessieren, können die mitgebrachten Bilder

einsehen.

Es muß ferner dahin kommen, daß das Keulen bei Groß

vieh schwindet und der Schußwafl‘e Platz macht.

Meine Herren! Alle diese großen Ziele sind die unsrigen!

Das Streben dahin ist der praktische Tierschutz vom Stand

punkte des Tierarztes!

In der anschließenden Erörterung wurde ganz insbesondere

die Schächtfrage beleuchtet. Die bekannte Gutachtensammlung,

in der das Schächten ohne vorherige Betäubung als nicht tier

quälerisch hingestellt wird, wurde erwähnt; es wurde gewünscht,

daß von tierärztlicher Seite an die gesetzgebende Körperschaft

herangetreten würde, um ein Allgemeinverbot gegen das Schächten

zu erzielen; es wurde nahegelegt, daß die Schlachthaustieritrzte

bei ihren zuständigen Verwaltungen ein Schächtverbot erwirken

sollten.

Der Vortragende erwiderte im allgemeinen wie folgt: Er

lege Gewicht darauf, deutlich hervorzuheben, daß er das Schächten

ohne vorherige Betäubung als tierquälerischen Akt ansehe. Die.

bekannte Gutachtensammlung entkräfte diesen Satz nicht, da

diese zu einer Zeit zusammengestellt wurde, als die heute in

den Schlachtstätten fast allgemein gebrauchten Schnßwaifen

noch wenig Eingang gefunden hatten und noch wenig bekannt

waren. Man dürfte nicht verkennen, daß die Gutachter in eine

gewisse Zwangslage versetzt waren, da sie nur zwischen Keulen,

dem damaligen tierfreundlichsten Tötungsrnittel und dem

Schächten entscheiden sollten. Und da könne man wohl nicht

bestreiten, daß das Keulen in der Praxis nicht anziehender

wirkt, wie das Schächten; daß das Keulen theoretisch dem

rituellen Schächten vorzuziehen sei, solle nicht bestritten werden.

Ob das zu keulende Tier erst nach mehrfachen fliehen

fällt oder ob das rituell zu schiichtende Tier vermittelst des

Halsschnittes getötet wird, dürfte dem duldenden Tier und dem

sehenden und fühlenden Menschen dieselben Qualen bringen.

Heute wären die Schußwafl'en derartig einwandfrei, daß man

von den Schlachthausverwaltungen ihre obligatorische Einführung

zwecks Tötens der Tiere erwarten könnte.

Demgegenüber stünde aber, wie die Israeliten behaupten,

für sie das Verbot, von einem nicht rituell geschächteten Tiere

zu essen. '

Die bekannten Debatten in der gesetzgebenden Körperschaft

dürften genügend bewiesen haben, daß das Allgemein-Schächt

verhot bei der Stimmenverteilung zurzeit nicht zu erlangen sei.

Und dies so lange, bis einwandfrei erwiesen ist, daß das rituelle

 

Schächten kein biblisches Gebot ist. Ein Schächtverbot in

einzelnen Verwaltungen würde wenig nutzbringend sein, da für

eine Verbreitung auf diesem Wege die vorerwähnten Gründe

vorliegen; auch würden sich immer Gemeinden finden, die das

rituelle Schächten gestatten, weil ihnen dadurch eine Einnahme

quelle erschlossen wird. Es sei daher angebracht, dem praktisch

Brauchbaren nachzugehen. Das wäre:

1. beim Betäuben Schußwafl‘en vorzuschreiben und zu

erstreben;

2. beim rituellen Schächten die Qualen bis zum Schächt

schnitt durch Gebrauch von Niederlegeapparaten, Kopfhalten und

entsprechenden polizeilichen Gebrauchsvorschriften zu mindern.

In diesem Sinne und zu diesem Zwecke wurden vom Vor

tragenden Apparate konstruiert und zur Einführung auch alle

anderen, wenn nur‘ gebräuchlich, „vor der Hand“ empfohlen.

Protokoll der am 23. September 1906 in Rolandseck

abgehaltenen Herbst-Generalversammlung des Vereins

Rheinpreußischer Tierärzte.

Der Vorsitzende eröffnete diese Versammlung um 11 Uhr vor

mittags und begrüßte die trotz des zweifelhaften Wetters zahlreich

erschienenen Mitglieder.

Entschuldigt hatten sich: Die Ehrenmitglieder Departements

Tierarzt Dr. Schmidt-Aachen und Geh. Oberregierungsrat

Dr. Lydtin-Baden-Baden, sowie die Vereinsmitglieder Althof,

Bettelhäuser, Dr. Schmitt-Cleve, Weinberg und Wessendorf.

Beim ersten Punkt der Tagesordnung (Geschäftliche Mit

teilungen) teilte der Vorsitzende mit, daß die seinerzeit für die

Schellstiftung gezahlte Erbschaftssteuer nach einem Bescheid des

Provinzial-Steuerdirektors zurückerstattet und zu dem Stiftungskapital

genommen werde. Nach den eingezogenen Erkundigungen könnten

auch die Gerichtskosten zurückerbeten werden. Dieserhalb bedürfe

es jedoch eines besonderen Antrages bei der zuständigen Gerichts

stelle. Da die in Betracht kommenden Kosten sehr gering waren,

beschloß die Versammlung von weiteren Schritten Abstand zu

nehmen.

Im Anschluß daran berichtete der Vorsitzende über die Tätig

keit der Schellstiftung im verflossenen Sommerhalbjabr.

Zur Aufnahme in den Verein hatte sich Schlachthoftierarzt

Bocke-Andernach gemeldet. Dieser wurde, nachdem einer der

Paten Bericht erstattet hatte, in den Verein aufgenommen.’

Von der Wahl der Delegierten zur Zentralvertretung und zum

Deutschen Veterinärrat sah die Generalversamrnlung, einem Antrage

des Vorstandes entsprechend, ab, um dieselbe bei der Frühjahrs—

versammlung gleichzeitig mit der Neuwahl des Vorstandes zu

tätigen.

Das Protokoll der Herbst-Gcneralversammlung 1905 war, da der

Vortrag des Laboratoriums-Leiters Dr. Tiede bis =dslhin nicht ein

geliefert war, noch nicht veröffentlicht worden. Von einer nach

träglichen Veröffentlichung des Sitzungsprotokolles wurde Abstand

genommen und gleichzeitig beschlossen, vden Vortrag gesondert zu

publizieren.

Zu Punkt 3 der Tagesordnung, betreffend die Tagung des

Veterinärrates in Breslau, wurde ein kurzes Referat durch

den Vereinsdelcgierten Dr. Platten erstattet, auf welches hier

näher einzugehen nicht mehr notwendig ist, da eingehende Berichte

über die Sitzung den einzelnen Mitgliedern bereits zugegangen sind.

Zu Punkt 4, Abschluß eines Vortrages mit dem All

gemeinen Versicherungs-Verein in Stuttgart, referierte

der Vercinsvorsitzende und teilte u. a. mit, daß die Gesellschaft

die Zusicherung gegeben habe den bereits versicherten Mitgliedern

nach Inkrafttreten des Vertrages die Ermäßigung von 10 Proz.

gewähren zu wollen. Ferner stehe dem Verein das Recht zu, einen

Delegierten zu wählen, welcher an den jährlich stattfindenden Be

ratungen zur Entscheidung von Streitigkeiten auf Kosten des

Versicherungs-Vereins teilnehmen könne. Bedingung sei, daß der

zu wählende Delegierte bei dem Verein versichert sei.



18. April 1907. BERLINER TIERÄRZTLICHE woonnuscnmrr. 281

Nachdem im Verlaufe der Diskussion durch Anfragen von

Dr.Decker, Dr. Meyer und Pfleger noch einige Punkte klar

gestellt worden waren, bcschloß die Versammlung einstimmig, den

Vertrag mit dem Allgemeinen Vcrsicherungs-Verein zu tätigen.

Es folgte nunmehr der Vortrag des Kreistierarztes Matschke

über Tierschutz vom „Standpunkt des Tierarztes“, welcher

vorstehend veröffentlicht ist.

Der Vorsitzende dankte dem Referenten für den mit großem

Beifall aufgenommenen Vortrag und eröffnete die Diskussion:

Wiggc empfiehlt die praktische Betätigung der Tier

ärzte auf dem Gebiete des Tierschutzes. Wesentlich sei

nach seiner Meinung eine Änderung des Tierschutzparagraphen.

Die Tierärzte seien an erster Stelle ‚berufen, für eine derartige

Änderung einzutreten. Die Bestimmungen über die Vivisektion

würden in das Gesetz in richtiger Form aufzunehmen sein. Er

empfiehlt schließlich zur Erreichung dieses Zieles die Mitwirkung

des Deutschen Veterinärrates anzurufen.

Roll spricht sich im gleichen Sinne aus und beantragt, die

Versammlung möge sich für die Änderung des Tierschutzparagraphen

in der Fassung aussprechen, wie sie vom Münchener Tierschutz

verein auf dem Breslauer Verbandstage der deutschen Tierschutz

vereine in Vorschlag gebracht worden sei.

Bongartz-Bonn warnt vor übertriebenen Bestrebungen. Über

mäßiger Sentimentalität müsse gesteuert werden. Vor allem sei es

notwendig, die Mitglieder des Tierschutzvereins dahin zu unter

richten, daß sie unterscheiden lernten, was Tierquälereien seien

und was nicht; ebenso müßten auch die Exekutivbeamten über

' diese Frage instruiert werden.

Wigge betont, daß es zweckmäßig sei, wenn sich die General

versammlung nur dem Sinne, nicht aber dem Wortlautc nach dem

Antrage des Münchener Tierschutzvereins anschließe.

Zur Schächtfrage äußerten sich Nehrhaupt und Dr. Decker.

Ersterer wies auf die mit dem Schächten verbundenen Tierquälereien

hin und letzterer kritisierte die bekannte Sammlung der sich zu

gunsten des Schächtens aussprechenden Gutachten.

Der Vortragende erwiderte, er lege :Gewicht darauf,

deutlich hervorzuheben, daß er ebenfalls das Schächten ohne

vorherige Betäubung als tierquälerischen Akt ansehe. Die be

kannte Gutachtcusammlung entkräfte diesen Satz nicht, da diese

zu einer Zeit zusammengestellt wurde, als die heute in den

Schlachtstätteu fast allgemein gebrauchten Schußwaffen noch wenig

Eingang gefunden hätten und noch wenig bekannt waren. Man

dürfte nicht verkennen, daß die Gutachter in eine gewisse Zwangs

lage versetzt waren, da sie nur zwischen Keulen, dem damaligen

tierfreundlichsten Tötungsmittel und dem Schächten entscheiden

sollten. Und da könne man wohl nicht bestreiten, daß das Keulen

in der Praxis nicht anziehender wirkt, wie das Schächten. Daß

das Keulen theoretisch dem rituellen Schächten vorzuziehen sei,

solle nicht bestritten werden.

- Ob das zu keulende Tier erst nach mehrfachen Eichen füllt,

oder ob das rituell zu schächtende Tier vermittelst des Hals

schnittes getötet wird, dürfte dem duldenden Tier und dem sehenden

und fühlenden Menschen dieselben Qualen bringen. Heute wären

die Schußwaffen derartig einwandfrei, daß man von den Schlacht

hausverwaltungen ihre obligatorische Einführung zwecks Töten der

Tiere erwarten könnte.

Demgegenüber stände aber, wie die Israeliten behaupten, für

sie das Verbot, von einem nicht rituell geschächteten Tiere zu essen.

Die bekannten Debatten in der gesetzgebenden Körperschaft

dürften genügend bewiesen haben, daß das allgemeine Schächt

verbot bei der Stimmenverteilung zurzeit nicht zu erlangen sei.

Und dies so lange, bis einwandfrei erwiesen ist, daß das rituelle

Schächten kein biblisches Gebot ist. Ein Schächtverbot in einzelnen

Verwaltungen würde wenig nutzbringend sein, da für eine Verbrei

tung auf diesem Wege die vorerwähnten Gründe vorliegen; auch

würden sich immer Gemeinden finden, die das rituelle Schächten

gestatten, weil ihnen dadurch eine Einnahmequelle erschlossen wird.

Es sei daher angebracht, dem praktisch Brauchbaren nachzugehen.

Das wäre

1. beim Betäuben Schußwafien vorzuschreiben und zu erstreben;

2. beim rituellen Schächten die Qualen bis zum Schächtschuitt

 

durch Gebrauch von Niederlegeapparaten, Kopfhaltern und ent

sprechenden polizeilichen Gebrauchsvorschriften zu mindern.

In diesem Sinne und zu diesem Zwecke wurden vom Vor

tragenden Apparate konstruiert und zur Einführung auch alle anderen,

wenn nur gebräuchlich, „vor der Hand“ empfohlen.

Nach Schluß der Diskussion wird auf Vorschlag des Vorsitzendcn

eine aus Matschke, Nehrhaupt und Wigge bestehende Kom

mission gewählt, die der nächsten Frühjahrsversammlung Vor

schläge über die zu beantragcndc Abänderung des Tierschutz

paragraphen des Reichsstrafgesetzbuchcs machen soll.

Bei den Mitteilungen an's der Praxis fragte 'Bongartz

Bonn an, ob die Anzeigepflicht für Influenza zu erwarten sei.

Dr. Becker wies auf den zustimmenden Beschluß des Pferdezucht

Ausschusses der Landwirtschaftskammcr hin. Demgegenüber betonte

der Vorsitzende die der Einführung der Anzeigepflicht in der Praxis

im Wege stehenden außerordentlichen Schwierigkeiten und bemerkte,

daß die Entscheidung der Frage noch ausstehe.

Dr. Becker warf sodann die Frage auf, ob ein Schmied haft

bar sei, wenn er bei einem Pferde die Sohle durchschneide und

nachher Tetanus eintrete.

Bon gartz hatte einen derartigen Fall selbst zur Begutachtung

gehabt und nach Lage desselben die Frage dahin beantwortet, daß

Tetanus infolge der Verletzung eingetreten sei. Die Haftpflicht—

Versicherung habe darauf anstandslos den Schaden übernommen.

Koll erwähnte ein Gutachten der technischen Deputation für

das Veterinärwcsen, das den entgegengesetzten Standpunkt ver

treten‘ habe.

Der Vorsitzende bemerkte, daß, wenn außer dieser künstlich

beigebrachten Hufvefletzung keine anderen Ursachen zu ermitteln

wären, in‘ den meisten Fällen angenommen werden müßte, daß der

Tetanus auf die Verletzung der Huflederhaut beim Durchschneiden

der Hufschle zurückzuführen sei. Generell könnte man die auf

geworfene Frage überhaupt nicht entscheiden. Dieselbe müßte

vielmehr von Fall zu Fall geprüft werden.

Da in dieser Frage mehr als in den meisten andern aus dem

Gebiete der‘ forensischen Tiermedizin die richterliche Auffassung

mitspreche, habe er es in der Praxis immer für das zweckmäßigste

gehalten, die Parteien zu einer Einigung zu veranlassen.

Da wegen der vorgerückten Zeit weitere Fragen der tierärzt

lichen Praxis nicht angeschnitten werden, schließt der Vorsitzende

die Versammlung, indem er gleichzeitig den Mitgliedern für ihr Er

scheinen dankt. ‘

Nach Schluß der Verhandlungen fand ein gemeinschaftliches

Mittagessen mit Damen statt.

Am Nachmittag wurde ein Ausflug ins Siebengebirge unter

nommen, der bei gutem Wetter und bester Stimmung vorzüglich

verlief. Zum Abendessen vereinigten sich die Teilnehmer im

Europäischen Hof in Königswinter, wo bis zum Abgang der letzten

lüge an feuchtfröhlicher Tafelrunde ein reger Gedankenaustausch

stattfand, . ‘ Der Vorstand.

Preußlsches Mlnlsterlum für Landwlrtschst‘t.

Geheimer Oberregierungsrat Küster ist zum Ministerial

direktor befördert. Als solcher leitet er die neugebildete Ab

teilung (vgl. Nr. 9, S. 139), zu welcher das Veterinärwesen,

die Landwirtschaftskammern und die landwirtschaftliche Tier

zucht gehören.

Oberrealschulahiturlentcn In der ledlzln.

Vorn 1. März d. J. an werden die Abiturienten der Oberriaal

schulen nunmehr ohne weiteres zum Studium der Medizin zugelassen.

Der bisher geforderte Nachweis lateinischer Kenntnisse braucht

nicht mehr besonders geführt zu werden. Dagegen müssen die

Betreffenden vor der Zulassung zur ärztlichen Vorprüfung den

Nachweis erbringen, daß sie diejenigen Sprachkenntnisse besitzen,

welche für die Versetzung nach der Obersekunda eines Real

gymnasiums erforderlich sind. Für diesen Nachweis genügt das

Zeugnis des Direktors einer Oberrealschule über die erfolgreiche

Teilnahme an dem bei dieser Schule eingerichteten fakultativen

Lateinunterricht oder aber das Zeugnis über eine Prüfung an einem



282 N0. 16.BERLINER TIERÄRZTLICHE WOCHENSCHRIFT.

Gymnasium oder Realgymnasium. Diese Erweiterung der Befugnisse

der Oberrealschulen wird voraussichtlich dazu führen, daß alle

deutschen Oberrealschnlen fakultative Lateinkurse einrichten.

Lungershausen 1'.

Am l. März d. J. verschied im 72. Lebensjahre zu Bücke

burg der Fürstl. Landestierarzt Veterinitrrat Arnold Lungers

hausen. Der Verstorbene hatte sich anfänglich der Apotheker

laufbahn gewidmet; nach achtjähriger Tätigkeit als Apotheker

ging er zu dem Studium der Tierheilkunde über und bestand

im Jahre 1863 mit dem Prädikat „gut“ das tierärztliche Staats

examen. Hierauf ließ er sich in Biickeburg als praktischer

Tierarzt nieder; bald nach seiner Besetzung wurde er zum

Fürstl. Roßarzt und zum Landestierarzt ernannt, im Jahre 1906

ernannte ihn der Fürst zum Veterinärrat.

Lungershausen entstammte einer Offiziersfamilie, sein

Vater war Schaumburg-Lippescher Major und Kommandant des

Wilhelmssteins. In der freundlichen Residenz und im Schaum

burg-Lippeschen Lande war der Verstorbene eine überall bekannte,

beliebte und hochgeschätzte Persönlichkeit. In seiner eigent

lichen Tätigkeit als praktischer Tierarzt erfreute er sich eines

seltenen Vertrauens; groß sind die Verdienste, die er sich als

Fürstlicher Marstallstierarzt und als Landestierarzt erworben

hat. Die Förderung der heimischen Viehzucht lag ihm besonders

am Herzen. Als Beamter und als Mensch treu und wahr in

seinem Wesen, von lauterster Gesinnung, so wird die Erinnerung

an Lungershausen fortleben in seinem Heimatlande, und den

Mitgliedern des Tierärztlichen Generalvereins wird die sym<

pathische, ehrwürdige Gestalt des Verblichenen, der in fast

keiner Vereinssitzung zu fehlen pflegte, stets unvergessen sein.

Hannover, im März 1907. .

Der Vorstand des Tierärztlichen Generalvereins

für die Provinz Hannover.

I. A.: Dr. Heine, Schriftführer.

Tlerärztllche Gesellschaft zu Berlln (E. V.).

Einladung zur Sitzung am Montag, den 22. April 1907, abends

8 Uhr präzis, im Restaurant „Zum Spaten“, Friedrichstraße 172.

Tagesordnung:

l. Vereinsangelegenbeiten.

2. Vortrag des Herrn Professor Dr. Eberlein: „ Zur Haft

pfl i cht des Tierarztes “, mit anschließender Diskussion.

3. Mitteilungen aus der Praxis.

Kollegen als Gäste willkommen.

Der Vorstand.

l. A.: Dr. Goldstein, Schriftführer.

Vereln Kurhessischer Tierärzte.

42. General-Versammlung Sonntag, den 12. Mai 1907, vormittags

11 Uhr (pünktlich), im Hotel Monopol (Kröger) in Kassel, am

Bahnhof.

Tagesordnung:

1. Geschäftliches.

2. Die Gebührenforderung der Tierärzte als Zeuge und Sach

verständige vor Gericht. Herr Kreistierarzt Dr. Storch

Schmalkalden. '

3. Die Ergebnisse neuerer Untersuchungen über Entwicklungs

geschichte, Morphologie und Physiologie der Bakterien (mit

Demonstrationen). Herr Kreistierarzt Dr. Grimme—Melsungen.

4. Bericht über das I’fuscherwesen im Regierungsbezirk Kassel.

Herr Veterinärrat Schlitzbcrger-Kassel.

5. Mitteilungen aus der Praxis.

Gäste sind herzlich willkommen.

 
Nach Schluß der Sitzung (gegen 2 Uhr) gemeinsames Mittags

mahl unter erbetener Teilnahme der Damen.

Eine bindende Zusage bis spätestens den 8. Mai er. an den

Unterzeichneten wird dringend gewünscht.

Kassel, den 10.April 1907.

Der Vereinsvorsitzende:

T i etz e, Veterinärrat, Parkstr. 9.

Gesellschaft zur Förderung des Tierschutzes.

Eine neue Ticrsehutzgesellschaft ist in Berlin gegründet

worden. Sie soll das Ganze der Tierschutzidec unter den Gebildeten

propagieren und Flugblätter herausgeben. Als besonders wichtig

wird hervorgehoben, daß das Anlegen von Schmetterlings- und

Käfersammlungen zu bekämpfen sei. Schon ist auch ein Flugblatt

in Vorbereitung über die Frage: „Ist die Jagd ein edles Vergnügen ?“,

worin die Behauptung bewiesen werden soll, daß die Jagd eine

Tierquälerei sei. Vorsitzender wurde Rechtsanwalt Beier. — Uns

will scheinen, daß die Hervorhebung gerade dieser Ziele keine

gute Prognose für die Tätigkeit der Gesellschaft gestattet. Auch

hier wieder Nebendinge anstatt der Hauptsache, und einseitige

Bestrebungen anstatt der so dringend notwendigen Vermittlung.

S.

Maul- und Klauenseuche-lmpt’ung.

Bei einer Besprechung der Immunisierungsversuche L öffle rs

in Nr. 48, Jahrgang 1906 der B. T. W. waren auch die im Kreise

Greifswald vorgenommenen praktischen Impfungen erwähnt, und

es war betont werden, daß man deren Ergebnis abwarten müsse.

Jetzt kann mitgeteilt werden, daß die Impfungen ein praktisches

Resultat nicht gehabt haben.

Personalien.

Auszelehnungen: Es wurde verliehen dem Gestütinspektor Eduard

Mieckley—Bebsrhmk der Charakter als Veterinärrat und den Kreis

tierärzteh Mcmmen-Neuruppr'n und Sz'cIafi-Berlin die Landwehrdienst

auszeichnung I. Klasse.

Ernennungen: Dr. med. vet. Engen Neumark zum Tierarzt an der

bakteriologischen Abteilung des Pharmazeutischen Instituts von

L. W, Gans in Frankfurt a. M.

In der Armee: Württemberg: Befördert: Die Einjährig

Freiwilligen Ulrich Bebe, Engen Röhlc, Friedrich Heepe und Otto

Wemel, sämtlich im Drag.-Regt. Nr. 26 zu Unterveterinären, letzterer

unter Versetzung zum Drag.-Regt. Nr. 25.

Vakanzen.

(Vgl. Nr. 15.)

Großh. ehlrurglsche Veterlnllrkllnlk der Unlversltätßlellen: II. Assistent.

Remuneration 1200 M., freie Wohnung etc. Meldungen mit Photo

graphie an den Direktor.

Krelstlerarztetellen: Der Bewerbungstermin für die Kreistierarzt

stelle des Reg-Bez.Potsdam-Westhavelland war bereits am 26.Märzcr.

abgelaufen.

Schlachthofstellen: B i tburg: Tierarzt zum 1. Juli er.

1600 M. Bewerbungen an den Bürger'meister.

Stellen für amhulaterlsche Flelschbeschsu und Prlvatpraxls: a) N e u

ausgeschrieben: Stromberg, Hunsrück: Tierarzt. Be

werbungen bis 1. Mai er. an den Bürgermeister.

b) Nach Ablauf der Meldefrist noch unbesetzt: Al

staden (Landkr. Mülheim a. d. Ruhr). — Friedeberg a. Qu. —

Friedrichstadt. -— Guttstadt. — Heilsberg. -—— Jarmen. —

Kemberg (Kr. Wittenberg). — Kirchberg - Hunsrück. -—

Gehalt

Malente-Gremsmühlen. — Mariensee (Westpr.). — Ober

Ingelheim. — Polkwitz i. Schi. —— Pritzerbe. - Ratzebuhr

i. Pomm. — Spangenberg, Bez. Cassel.

Besetzt: Kreistierarztstelle in Salzwedel, Schlachthofstellen in

Halberstadt und Lübeck.
 

Verantwortlich für den Inhalt (oxkl. Inseratenteil): Prof. Dr. Schmaltz in Berlin. — Verlag und Eigentum der Verlagsbuchhandlung von Richard Echos“ in Berlin. —

Druck von W. Büxeusteln‚ Berlin. -
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Zur Ätiologie des Milchfiebers.

Von E. Sonnenberg, Tierarzt, Brilon.

Über das Milchfieber ist sehr viel geschrieben werden.

Trotzdem liegt über die Ätiologie desselben noch ein tiefes

Dunkel gebreitet. Keine der bisherigen Theorien befriedigt

ganz," weil eben keine durch Versuche am Tier gestützt wird.

Eine endgültige Lösung der Frage nach der Ätiologie können

wir aber nur durch exakte Tierversuche erwarten.

Ich bin mir wohl bewußt, daß die von mir angestellten

Versuche die Frage durchaus noch nicht ganz klarstellen; ihre

kleine Zahl schließt dies schon aus. Eins aber gewähren sie

zweifellos: sie zeigen uns den Weg, der voraussichtlich zum

Ziel führt. Ich bin gar nicht im Zweifel darüber, daß die von

mir gemachten Beobachtungen auch von anderer Seite bestätigt

werden, wenigstens in ihrem wesentlichen Teile.

Über etwaige Schwächen meiner Ausführungen bitte ich

gütigst hinwegzusehen.

Die Überlegung, die mich auf den Weg des Experiments

verwies, war folgende:

Durch Verdauungsvorgänge unveränderte Milch *) soll

innere Blutungen durch Mastdarminfusion zum Stehen bringen.

Sie soll also Stoffe enthalten, die hämostatisch wirken. Ob

nun die in der Milch enthaltenen Stoffe: Eisen, Phosphorsiture,

Schwefelsäure, Zitronensäure, Kalksalze oder auch einzelne

Leukozyten, aus deren Kernen durch Zerfall das Blutgcrinnungs

ferment entstehen soll, diese Wirkung entfalten, lasse ich un

berücksichtigt.

Ich habe mir nur zur Aufgabe gestellt, durch das Experiment

zu untersuchen, ob und welche offensichtlichen Veränderungen

bei Kaninchen in die Erscheinung treten, wenn man ihnen aus

Milch hergestellte Eiweißlösungen unter die Haut spritzt. Aus

*) Die Milch als Hämostatikum von Dr. Seit-Riga. Therap.

Monatsh. 1900. Heft 10.

den gewonnenen Resultaten gedachte ich dann eventuelle Schluß

folgerungen auf das Milchfieber zu ziehen.

Zu meinen Versuchen benutzte ich:

1. Milcheiweißlösung von einer Kuh mit Milchfieber;

2. Milcheiwäißlösung von einer gesunden Kuh.

Meine Milchreiweißlösungen stellte ich so her:

Die Milch wurde mit Alkalien und Äther vorbehandelt zur

Lockerung der Verbindung zwischen Fett und Eiweiß. Ich

setzte zu: 2 Proz. Natrium bicarbonicum und 4 Proz. Äther,

schüttelte darauf die Milch sehr stark, und zwar so oft ich Zeit

fand, und ließ absetzen. Nach zirka 24 Stunden begann ich

mit der Filtration durch ein mit Aqua dest. angefeuchtetes

Filter und gewann so in zirka 48 Stunden das Milchserum.

(Mit Hilfe einer Zentrifuge ließe sich das Serum schneller ge

winnen.) Aus dem Milchserum fällte ich die Eiweißkörper

durch entsprechende konzentrierte Kalziumkarbid- und Magnesium

sulfatlösungen in zirka 14 Tagen bis 3 Wochen. Die aus

gefällten Eiweißkörper wurden auf einem Filter gesammelt und

durch Aqua dest. wieder gelöst. Das wiederholt filtrierte

Filtrat wurde mit Glyzerin und 1/2proz. Karbolsäure konserviert.

Bei der Milcheiweißlösung, die ich aus normaler Milch her

stellte, unterließ ich den Glyzcrinzusatz, weil ich die. Lösung

frisch anwandte.

Bevor ich nun zur Aufstellung meiner Versuchsreihen über

gebe, möchte ich allgemeine Überlegungen vorausschicken.

Daß die Erscheinungen des Milchfiebers durch Gehirn

anämie veranlaßt werden, halte ich nach den neusten Er

fahrungen für sicher. Ganz ausgeschlossen scheint es mir aber,

daß durch die eintretende Laktation allein auf mechanischem

Wege eine so heftige Gehirnanämie ausgelöst werden kann,

unter deren Bild das Milchfieber verläuft. Neben der mechanischen

Blutableitung muß unbedingt ein chemischer Stoff in Wirksamkeit

treten. Damit, daß eine innere Verblutung unter Umständen ein

i dem Milchfieber fast gleiches Bild macht, ist durchaus noch
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nicht bewiesen, daß es sich beim Milchfieber um eine einfache

Gehirnanämie handelt. Beim Milchfieber geht dem Körper doch

kein Blut verloren, was bei der Verblutungsanämie der Fall ist.

Jedenfalls muß die Anämie schon sehr hochgradig sein, um das

Bild des Milchfiebers vorzutäuschen.

Lehrreich scheint mir an dieser Stelle ein Fall aus der

Praxis, den ich hiernach anführen will. Am 12. März 1907

kalbte ein Rind schwer. Durch ungeeignete Hilfe entstanden

schwere Scheidenverletzungen. Ein sehr starker Blutverlust war

die Folge. Die Schleimhäute erschienen ganz blutleer. Der Puls

war ganz elend. Ich zählte 150 pochende Herzschläge. Das

Rind war dabei munter, zeigte Appetit und leckte das Junge.

Was beweist der Fall?

Eine starke Blutung ruft allgemeine Anämie hervor, und

zwar eine Antimie ohne Bewußtseinsstörung. Erst dann, wenn

die Anämie einen sehr hohen Grad erreicht hat, werden sich

Depressionserscheinnngen einstellen.

Diese Anämie durch Verblutung ist eine totale, eine den

ganzen Körper betreffende. Die Milchfieberanämie ist aber eine

lokale, örtlich begrenzte.

Es besteht also ein gewaltiger Unterschied zwischen beiden.

Das Unterscheidende scheint mir nun darin zu liegen: Die Ver

blutungsanämie verläuft im Anfang ohne hochgradige Schädigung

des vasomotorischen Zentrums; sie ist eine „allgemeine Anämie

mit normal funktionierendem vasomotorischen Zentrum“. Bei

der Michfieberanämie müssen wir aber eine von vornherein auf

tretende Schädigung des vasomotorischen Zentrums annehmen.

Das Milchfieber wäre also eine „lokale Anämie bei geschädigtem

vasomotorischen Zentrum“.

Um das Auftreten einer Gehirnanämie beim Milchfieber zu

erklären, hat man angenommen, es finde gewissermaßen eine

Verblutung in die großen Blutgefäße statt. Nehmen wir an,

diese Behauptung entspreche den Tatsachen, so wäre Vor

bedingung, daß die betreffenden Gefäße weit wären, also keinen

Tonus hätten. Der Tonus der Blutgefäße hängt aber vom

vasomotorischen Zentrum ab. Ein Wegströmen des Blutes von

einer Stelle auf eine andere ist nur dann möglich, wenn das

vasomotorische Zentrum nicht mehr richtig funktioniert. Solange

dasselbe noch intakt ist, tritt immer wieder ein Ausgleich ein.

Ist nun in der Milcheiweißlösnng ein das vasomotorische

Zentrum schädigender Stoff enthalten, so werden wir erwarten

dürfen, daß kleinere Mengen der Lösung eine Reizung, große

dagegen eine Lähmung des Zentrums hervorrufen werden, die

wiederum vorübergehend oder dauernd sein kann.

Nach den physiologischen Erfahrungen") dürfen wir folgende

Bilder erwarten:

l. Bei Reizung des vasomotorischen Zentrums steigt der

Blutdruck in den großen Blutgefäßen an. Der Puls wird ge

spannter, der Herzschlag sekundär frequenter, die Peristaltik

eventuell reger, die Schleimhäute werden eventuell blasser.

2. Bei Lähmung des vasomotorischen Zentrums werden wir

folgendes sehen:

a) Es sinkt der Blutdruck in den großen Gefäßen rapide;

Puls und Herzschlag werden ganz elend; sämtliche

Schleimhäute werden hyperämisch; die Peristaltik wird

gering und hört eventuell ganz auf.

*) Munk, Physiologie.

v.

‘.'

\

dieselben ganz wenig blasser.

 

b) Oder wir haben das gleiche Bild, aber nur eine Hyperämie

in den Gefäßen der Bauchhöhle.

Die Atmung dürfte weder bei Reizung, noch bei Lähmung

erheblich verändert erscheinen.

Ich gehe nunmehr zur Beschreibung meiner Versuche über.

Die ersten drei Versuche machte ich mit Milcheiweißlösung

von einer milchtieberkranken Kuh — und zwar erhielt das

Kaninchen:

A. 2 ccm der Lösung 3,166 g Milchserum,

B. 5 „ „ ‚.~ 7,915 „ „

C. 20 „ „ „ : 31,66 „ „

Das Untersuchungsergebnis vor und nach den Injektionen

war im einzelnen folgendes:

I. Das Kaninchen A. ist munter und anscheinend innerlich

gesund. Die Lidbindehäute erscheinen blaßrosarot. Die Atmung

erfolgt ruhig, desgleichen die Herzaktion. Die Darmperistaltik

geht normal vor sich. -

Von der Zeit der Einspritzung ab beobachtete ich das

Kaninchen eine Stunde und konnte dabei folgendes konstatieren:

An den Augenlidbindehäuten macht sich kaum eine Ver

änderung im Farbenton bemerkbar. Höchstens erscheinen

Die Atmungsfrequenz bleibt

ständig unverändert. Jedenfalls konnte ich eine erhebliche

Atembeschleunigung nicht nachweisen. Schon drei Minuten nach

der Einspritzung tritt eine starke Beschleunigung der Herz

aktion ein.‘ Die Zahl der Herzschläge steigt in ca. 30 Minuten

von 160 auf 220 Schläge. Die Energie der Herztätigkeit er

scheint vermindert.

Der vor der Einspritzung nur träge peristaltische Be

wegungen zeigende Darm gerät schon nach vier Minuten in

lebhafte Tätigkeit, die sich mit zunehmender Hierzakti‘on steigert.

Die Darmgeränsche werden nach 30——40 Minuten sehr stark

polternd und lang gezogen. Nach einer Stunde zeigt der Darm

normale Peristaltik.

Das Kaninchen frißt sofort, wenn es in seinen Käfig ge

bracht wird.

Il. Das Kaninchen B. zeigt blaßrosarote Schleimhäute. Es

atmet ruhig. Der regelmäßige, kräftige Herzschlag läßt sich

160ma1 in der Minute konstatieren. Die Darmperistaltik zeigt

keine Besonderheiten. ‚

Bereits 4 Minuten nach der Einspritzung macht sich eine

lebhafte Beschleunigung der Herztätigkeit bemerkbar; die Darm

peristaltik wird sehr lebhaft.

Schon nach 10 Minuten zähle ich 200 Herzschläge. Eine

Veränderung an den Lidbindehäuten zeigt sich nicht. Erst nach

30 Minuten nimmt die Konjunktiva eine lebhaftere Färbung an.

Die Herzaktion hat in dieser Zeit eine Steigerung bis auf

220 Schläge erfahren. Die Darmperistaltik ist außerordentlich

stark, so daß man oftmals schon aus der Nachbarschaft laute

Darmgeräusche hören kann. Wenn ich zur Charakterisierung

der Darmtätigkeit einen Vergleich heranziehen darf, so haben

wir ungefähr dasselbe Bild, wie man es nach einer Arecolin

einspritzung beim Pferde feststellen kann: ein dumpfes Krampf

getön zeigt eine fortwährende heftige Darmbewegung an. Das

selbe wird häufig durch am Ohre vorübergleitende, lebhaft

polternde und glucksende Darmgeräusche unterbrochen.

Die Atmung erhöht sich allmählich auf 80 Züge in der

Minute, und zwar atmet das Tier unter lebhaften Thoraxbewe

gungen. Die einzelnen Atemzüge erfolgen nicht rhythmisch. An

HII
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10—-15 gleichmäßige Atemzüge schließen sich 3—6 ganz ober

flächliche und schnelle. Zu der Zeit, wo die Atmung oberflächlich

geschieht, geht ein heftiges Muskelzittern über den Körper des

Tieres.

Nach Ablauf einer Stunde hat sich die Zahl der Herz

schläge bis auf 270 vermehrt. Ihre Energie ist bedeutend

vermindert.

Die Psyche des Tieres ist und bleibt frei.

erregbarkeit ist weder erhöht, noch herabgesetzt.

störungen treten nicht auf.

Die Reflex

Bewegungs

Das Kaninchen hat einige Stunden später gute Freßlust.

III. Am Kaninchen C., das ich bis 1 Stunde nach der Ein

spritzung beobachtete, kann ich folgendes feststellen:

Die Lidbindehaut ist rosarot gefärbt. Die Atmung geschieht

ruhig. Das Herz schlägt 160 mal in der Minute. Die Peristaltik

erfolgt normal.

Nach der Einspritzung wächst die Herztätigkeit sehr schnell.

Nach 10 Minuten zähle ich 220, nach 15 Minuten schon über

300 Herzschläge. Der Herzschlag wird ganz schwach und elend.

Nach 35 Minuten hat die Herzaktion ihre höchste Höhe erreicht.

Das Kaninchen klagt laut; sein ganzer Körper zuckt heftig alle

10 bis 15 Sekunden.

Der Pulsschlag erscheint anfangs kräftig und mehr gespannt,

voller. Mit zunehmender Herzaktion wird er schwächer und

nach 25 Minuten drahtförmig.

Die Darmperistaltik, die beim Beginnen des Versuches

lebhaft war, wird langsamer. 20—30 Minuten nach der Ein

spritzung liegt sie fast ganz danieder. Nur hin und wieder

machen sich ganz schwache Darmgeräusche bemerkbar.

Mit dem Nachlassen der Herzfrequenz, nach 40 bis

45 Minuten, —« die Herzaktion hat sich auf 250 Schläge be

ruhigt — werden die Darmgeräusche wieder sehr lebhaft.

Nach Ablauf einer Stunde zähle ich noch 220 Herzschläge.

Die Lidbindehäute erscheinen unverändert. Die Cornea

wird auf der Höhe der Reaktion matt glänzend, wie bei einem

sterbenden Tiere.

Die Atmungsfrequenz ist nicht wesentlich erhöht. Die

Atmung geschieht oberflächlich unter leichter Mitaktion der

Hilfsmuskeln.

Die Psyche erscheint wenig alteriert. Auf der Höhe der

Reaktion tritt eine deutliche Erschöpfung des Tieres ein. Das

Bewußtsein ist etwas herabgesetzt, der Pupillarreflex vermindert.

Bewegungsstörungen treten nicht hervor.

Die folgenden drei Versuche machte ich mit Milcheiweiß

lösung einer gesunden Kuh. Es erhielt das Kaninchen:

A. 1. 2,4 ccm der Lösung = 3,1998 g Milchserum,

B. 1. 5,3 „ „ „ = 7,9995 „ „

C. 1. 21,1 . „ „ „ = 31,678 „ „

Die Feststellungen vor und nach der Einspritzung waren

bei den einzelnen Kaninchen folgende:

I. Das Kaninchen A. 1 ist munter und zeigt guten Appetit.

Seine Schleimhänte sind blaßrosarot. Das Tier atmet ruhig,

hat 160 Herzschläge und normale Darmbewegungen.

Im Anschluß an die Einspritzung entrollt sich nachstehendes

Bild: Ich zählte nach

6 Min. 170 kräftige Herzschläge, unveränderte Peristaltik,

15 n » n In n

30 „ 192 weniger kräftige Herzschlägd, etwas stärkere Peristaltik,

40 „ 200 „ „ ‘ „ sehr rege Peristaltik,

 

45 Min. 200 weniger kräftige Herzschläge, sehr rege Peristaltik,

200 „ „50 )‚‘ ’7 ‚" ?7 ’)

60 „ 200 kräftige Herzschläge, fast normale Peristaltik,

75 ,. 200 „ „ „ »

Das Kaninchen beginnt nach 30 Minuten zu zittern. Das

Zittern nimmt zu und ist nach 75 Minuten noch nicht ver

schwunden. '

Die Atmung bleibt ruhig und ist nur auf der Höhe der

Reaktion geringgradig beschleunigt. Die Schleimhäute erscheinen

unverändert. Die Psyche ist frei.

II. Das Kaninchen B. 1 hat 160 Pulse.

ist kräftig, die Atmung ruhig, Lidbindehaut rosarot.

guten Appetit und ist munter.

Der Befund nach der Injektion war folgender:

7 Min. später 170 kräftige Herzschläge, normale Peristaltik,

Der Herzschlag

Es zeigt

10 n w n v n n

15 „ „ regere „

26 n n 192 ‚v v n v

27 n r 2m n n n ”

35 „ „ 220 weniger kräftige Herzschläge, sehr starke Peri

staltik, leichtes Zittern

45 „ „ 220 weniger kräftige Herzschltlge, sehr starke Peri

staltik, leichtes Zittern,

50 „ „ 230 weniger kräftige Herzschläge, sehr starke Peri

staltik, leichtes Zittern,

60 „ „ 200 kräftigere lierzschläge, rege Peristaltik.

35—50 Minuten nach der Einspritzung wird die Darm

bewegung außerordentlich stark. Der ganze Darm scheint in

Bewegung zu sein; das Tier zittert je nach der Stärke der

Peristaltik mehr oder weniger heftig.

Die Atmungsfrequenz ist nur geringgradig erhöht. Die

Lidbindehäute zeigen sich auf der Höhe der Reaktion vielleicht

einen Farbenton blasser. '

Die Psyche ist frei.

III. Das ca. 3 Monate alte Kaninchen C. 1 zeigt normales

Allgemeinbefinden. Die Konjunktiven sind tief rosarot. Das

Tier hat 200 kräftige und regelmäßige Herzschläge und normale

Peristaltik.

Nach der Einspritzung zeigte sich folgendes: Nach: _

3 Min. normaler Herzschlag, normale Peristaltik,

6 „ 220 Herzschläge, stark vermehrte Peristaltik,

8 „ etwas ruhigere Peristaltik, dunkelrote Konjunktiva,

10 „ 240 kräftige Herzschläge, noch ruhigere Peristaltik,

dunkelrote Konjunktiva,

20 „ 250 unregelm. Herzschläge, ganz ruhige Peristaltik,

dunkelrote Konjunktiva,

35-40 „ 270 unregelm. Herzschläge, fast unterdrückte Peristaltik,

dunkelrote Konjunktiva,

45 270 unregelm. Herzschläge, regere Peristaltik,
”

50 „ rege Peristaltik,

55 „ 260 unregelm. Herzschläge, rege Peristaltik,

60 „ 245 ‚. „ sehr rege Peristaltik,

blasse Konjnnktiva,

75 „ 235 unregclm. Hcrzschläge, heftige Peristaltik,

90 „ 260 pochende „ „ „

95 „ 245 ruhigere .. etwas schwächere Peristaltik,

100 ‚. 235 ruhige, kräftige Herzschläge, fast normale Peristaltik,

105 ., 210 „ „ „ normale Peristaltik,

~ normale Konjunktiva.

Der Darm macht anfangs normale Bewegungen. Mit zu

nehmender Herzaktion werden die Darmbewegungen zunächst

reger und nach sechs Minuten sehr rege. Nach acht Minuten

nimmt die Peristaltik stetig ab und erreicht 20—40 Minuten

nach der Injektion fast absoluten Stillstand. Dann wächst sie

langsam an, um nach einer Stunde sehr stark zu werden. Die
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fast tetanischen Darmbewegungen halten 30 Minuten lang an

und kehren innerhalb 15 Minuten zur Norm zurück.

Die bei Darmruhe dunkelrote Konjunktiva hellt sich auf

und wird nach einer Stunde blasser als normal.

Das Kaninchen beginnt nach zehn Minuten etwas zu zittern

Jedoch wird während des ganzen Versuches das Zittern wenig

stärker. Nur die sehr heftigen Darmbewegungen sind von

starkem Zittern begleitet.

Die Psyche ist frei, die Refiexerregbarkeit normal.

Cornca behält ihren Glanz.

Was zeigen uns diese Versuche?

l. In der Milch —- und zwar sowohl in der Milch milch

fieberkranker Kühe, als auch in der Milch gesunder Tiere —

sind Eiwcißstofi'e enthalten, die bei Kaninchen durch subkutane

Injektion eine typische Reaktion veranlassen.

2. Diese Reaktion stellt sich einzig und allein als eine Ein

wirkung auf den Zirkulationsapparat dar, denn auch die am

Darmtraktus beobachteten Modifikationen können nur als

Äußerungen der Blutverteilung aufgefaßt werden, und zwar die

gesteigerte Peristaltik als Anämie, die verringerte als Hyperämie.

Der Endbeweis wäre freilich noch durch den Tierversuch zu

erbringen.

3. Die Milcheiweißstofl’e wirken chemisch, giftartig. Ihre

Wirkung auf den Tierkörper ist eine zeitlich beschränkte,

schnell vorübergehende.

4. Die Doppelwirkung der Eiweißstoffe auf Herz und Darm

kann nur durch eine Schädigung des vasomotorischeu Zentrums

erklärt werden.

5. Die Schädigung des vasomotorischen Zentrums zeigt sich

als Reizung oder als Lähmung desselben, je nach der Menge

des eingespritzten Stoffes. Kleine Mengen reizen, große lähmen

das Zentrum.

6. Beim Milchfieber der Kühe ist die Menge der schädlichen

Substanz offensichtlich vermehrt -— aberratio quantitatis.

Die

Die Verwendung des Jodipin in der Veterinärtherapie.

I.

Von Untervctcrinär E. Stammer-Saarburg.

Schon wiederholt ist aus tierärztlichen Kreisen über Er

fahrungen mit dem von E. Merck in Darmstadt hergestellten

Jodipin*) berichtet worden, so von Swoboda, (‘hristiani,

Hauptmann, Hock, Mitteldorf, Franz, Herrmanm

Diffinä, Bernhard, Nörne r. Diese Autoren verwendeten das

Jodipin mit Erfolg bei Aktinomykose des Rindes, bei Druse,

Pharynx-Angina, Bronchitis, Dämpfigkeit, Brustseuche, Leber

cirrhose, Morbus maculosus und Wundstarrkrampf des Pferdes,

desgleichen in der Pferdepraxis bei Lumbago, Brustbeulen,

Phlegmonen, Widerristfisteln, Stichwunden und Hitzpocken, ferner

bei Asthma und Struma des Hundes. Die Applikation des

Mittels erfolgte vorwiegend snbkutan, teilweise auch innerlich

und äußerlich. Ich habe diese verschiedenen Anwendungsformen

ebenfalls geprüft:

Die innerliche Verabreichung wurde bei einer Anzahl an

Druse erkrankter Pferde benutzt. Die Patienten erhielten täg

lich vormittags je 30,0 bis 40,0 Jodipin, anfangs 10 Proz.,

später 25 Proz.; dasselbe wurde bald mit Milch oder Leinsamen-v

*) Als „Jodipin pro usu veterinario“ ist jetzt eine besondere,

etwas billigere Aufmachung des Präparates im Handel.

 
schleim, bald mit Brot eingegeben. Der Appetit erlitt dabei

keine Schädigung, ebenso machten sich keine schädigenden

Wirkungen in bezug auf die Verdauung bemerkbar. Das Prä

parat wurde durchweg gut vertragen; Erscheinungen des Jodismus

konnten bei keinem Pferde bemerkt werden. Inwieweit Jodipin

einen Einfluß auf die Genesung der Patienten ausgeübt hat, ver

mag ich nicht mit Sicherheit zu sagen, immerhin darf derselbe

nicht abgesprochen werden, da zuvor die Patienten vergeblich

mit Ichthargan behandelt worden waren.

Deutliche Heilwirkung hatte ich dagegen bei Behandlung

zweier an Staupe erkrankter Hunde. Dieselben erhielten täglich

je 10,0 10 Proz. mit Eidotter vermischt. Hier trat bei der

schweren Erkrankung bald Besserung ein und die Patienten

genasen nach 3 Wochen vollständig.

Äußerst günstig und in die Augen fallend war die Wirkung

des Jodipin bei einem an schwerer Phlegmone h. r. erkrankten

Pferde, bei dem hohes Fieber bestand und die Gefahr einer

Septikämie nahelag. Es wurde versuchsweise Jodipin (25 Proz.)

verabfolgt, und zwar je 30,0 zu beiden Seiten des Halses. Die

Applikation war anfangs äußerst umständlich und zeitraubend

infolge der dicköligen Beschaffenheit des Präparates, die einen

starken Druck erforderte. Später benutzte ich die mir von der

Firma empfohlene Federdruckspritze. Am Tage darauf war das

Fieber gefallen und die Körpertemperatur sank dann allmählich

auf die normale herab. Der Zustand des Patienten hatte sich

bedeutend gebessert. Die im Bereiche der Stichstellen auf

getretenen Anschwellungen kamen nicht, wie zuerst angenommen

wurde, zurAbszedierung, sondern verschwanden allmählich. Neben

dieser subkutanen "erabreichung kamen noch innerlich Gaben

von je 20,0 pro die hinzu; auch diese wurden gut vertralgen,

Verdauungsstörungen traten nicht auf. Wohl machte sich in

geringem Grade ein leichter Jodschnupfen bemerkbar, der sich

bald wieder gab. In die Augen fallend war der Rückgang des

Fiebers nach der Einspritzung. — Mehrere leichtere Fälle dieser

Art wurden auf dieselbe Weise behandelt und der günstige

therapeutische Erfolg war stets unverkennbar auf die Jodipin

wirkung zurückzuführen.

Für die äußerliche Anwendung des Jodipins bot sich mir

ein reiches Feld. Das Jodipin kam teils rein, teils als Salbe

(1:10 Ad. suill.) zur Benutzung.

1. Nageltritt: Ein schwerer Fall mit Verletzung des Huf

gelenkes wurde in der Weise geheilt, daß nach gründlichster

Reinigung des Wundkanals 25proz. Jodipin hineingegossen

wurde. Eiterung geringgradig. —- Mehrere leichtere_Fälle wurden

gleichfalls auf diese Weise mit gutem Erfolge behandelt.)

2. Kronentritte: Hier sind mehrere Fälle zu verzeichnen

mit schwerer Quetschung der Fleischkrone. Behandlung mit.

Jodipinsalbe, Verband. Erfolg sehr gut.

3. Kniestürze: Auch hier sind eine Reihe von Patienten

zur Behandlung gekommen, darunter drei schwere, bei welchen

die äußere Gelenkkapsel frei lag und teilweise beschädigt war.

Behandlung: Jodipinsalbenverbände. Sehr günstige Erfolge.

4. Entzündungszustände in der Fesselbeuge (Mauke,

Kettenhang, Wunden). Behandlung: Jodipinsalbenverbände.

5. Furunkulose des Nasenrückens beim Hunde.

handlung mit Jodipin (25 Proz.): guter Erfolg.

6. Druckschäden in der Sattellage (Widerristdruck,

Gurtdruck). Jodipinsalbe: guter Erfolg. fl—-_ Besonders hierbei

ist der sogenannte Hitzschlag oder Sommerräude, ein Ent

Be
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zündungszustand in der hinteren Sattellage, erwähnenswert.

Vielfach mußten die Pferde zur Arbeit herangezogen werden,

und das Jodipin hat hier infolge seiner Reizlosigkeit die besten

Dienste getan. Die entzündeten Partien wurden sauber ge

reinigt und mit Jodipinsalbe bestrichen.

Die bis jetzt von mir gemachten Versuche lassen somit ein

günstiges Resultat in bezug auf die Heilwirkung des Jodipins

ebenfalls erkennen. Hervorzuheben sind besonders die Geruch

losigkeit und die relativ geringe Giftigkeit des Präparates,

dazu kommen die leichte Resorbierbarkeit und die stark des

infizierenden Eigenschaften bei geringer Reizung der Wund

partien. Speziell für die äußere Anwendung kann ich das

Jodipin auf das wärmste empfehlen.

II.

Vom stiidt. Tierarzt A. Georgl-Pausa i. V.

Angeregt durch Abhandlungen einiger Herren Kollegen über

Jodipin Merck stellte ich ebenfalls Versuche mit 25 proz. Jodipin

Merck an, u. a. bei einem Pferde mit Einschuß. Ich behandelte

Patienten erst mit den bewährten Kampferspiritusumschlägen

und mit Einreibungen von Quecksilberliniment; da der Heilungs

prozeß mir zu langsam vor sich ging, spritzte ich dem Pferde

20 g 25 proz. Jodipin subkutan ein.

Um eine bessere Verteilung der öligen Unterlage des

Jodipins zu erhalten, spritzte ich je 10g an der linken und

rechten Halsseite ein. Der Erfolg war anscheinend ein guter,

denn nach ungefähr 36 Stunden war die entzündliche An

schwellung um 2 cm, am Sprunggelenk gemessen, gefallen.

Vier Tage nach der Injektion wurde ich wieder zu dem

Patienten gerufen, ich fand eine entzündliche Anschwellung, die

an den Injektionsstellen ansetzte und bis zur Unterbrust reichte,

sehr heiß war und dem Patienten großen Schmerz verursachte.

Die Injektionsstellen fühlten sich hart an, die Temperatur war

bis auf 39,4 ° C gestiegen und der Appetit des Patienten ver

mindert. Nach weiteren vier Tagen war die Anschwellung

durch Prießnitzsche Umschläge etwas gefallen, jedoch griffen

sich die Einstichstellen derart hart an, daß eine Abszedierung

wohl sicher zu erwarten steht.

Die Injektion wurde mit vollkommen steriler Spritze, mit

weitlumiger Kanüle lege artis ausgeführt. Das auf 400 C er

wärmte Jodipin wurde unter fortwährender Massage langsam

injiziert. Nach der Injektion konnte ich keine Anschwellungen

an den Injektionsstellen wahrnehmen, woraus zu schließen ist,

daß das Jodipin durch die Massage verteilt wurde.

Dieser anscheinende Erfolg mit der unangenehmen Neben

erscheinung veranlaß_t mich, ganz abgesehen von dem hohen

Preis des Jodipins, dasselbe gleich Herrn Kollegen Roemer in

Zukunft nur noch bei sogenannten Todeskandidaten oder, wenn

es der Besitzer ausdrücklich verlangt, anzuwenden.

III.

Von Oberstabsveterinär Becker-Tilsit.

Zu dem Artikel „25% Jodipin Merck“, von Roemer-Glanz,

möchte ich nachstehendeabemerken: Ich habe das Jodipin Merck

25 °/0 bei mehreren Pferden als Unterhauteinspritzung in Mengen

von mehr als 50g auf einmal gegeben, auch an mehreren Tagen

hintereinander, und habe auch nicht ein einziges Mal irgend eine

stärkere Anschwellung entstehen sehen. Ich benutzte zu den

Einspritzungen eine ziemlich starke Hohlnadel mit Lanzett

 
spitze und erwärmte Spritze und Hohlnadel und das Jodipin im

Wasserbade.

Die von Kollegen Roemer beobachteten Anschwellungeu

und Abszesse möchte ich nicht auf die‘_Einwirkung des Jodipins

zurückführen, sondern auf die Verwendung einer gewöhnlichen

Hohlnadel mit einfach abgeschrägter Spitze. Diese hat am

unteren Teil der oberen Öffnung eine halbmondförmige, scharfe

Schneide. Diese schneidet beim Einstechen oft ein Stück Haut

heraus, das dann mit dem Spritzeninhalt unter die Haut gelangt

und dort, mit Keimen besetzt, eine Zellgewebsentzündung mit

allen möglichen Folgen erzeugt. Ich habe früher öfter gerade

mit neuen Hohlnadeln das Unglück gehabt, Anschwellungen usw.

zu erzeugen. Es nützt alles Abkochen usw. der Hohlnadeln

nichts.

Seitdem ich zu allen Unterhauteinspritzungen Hohlnadeln

mit Lanzettspitzen verwende, habe ich noch nie wieder eine

Anschwellung entstehen sehen, obwohl ich vor einer Einspritzung

weder die Hohlnadel abkoche noch die Einstichstelle gründlich

reinige (was in der Praxis auch wohl selten gemacht wirdl).

Die Lanzettspitzen machen eine glatte Schnittwunde, durch die

das Rohr der Nadel leicht eindringen kann. Ein Ausschneiden

von Hautstücken ist hierbei unmöglich.

R e f e r a t e.

Osteitis der dritten Phalange.

Von Professor Leblanc.

(Journal de Lyon, 31. Januar 1907.)

Die Osteitis des Hufbeins ist eine beim Reit- sowohl als

auch beim leichten und schweren Zugpferd häufig auftretende

Krankheit, die von den Klinikern öfter mit der Podotrochlitis

verwechselt wird.

Pathologische Anatomie: Das Aussehen der Läsionen an

der Phalange ist je nach ihrem Alter und der Ausbildung der

Knochenentzündung ein verschiedenes. Manche Hufbeine haben

ihr normales Volumen und ihre Form bewahrt, und liegen die

Veränderungen ausschließlich im Aufbau des Knochens. Dieser

ist durchhöhlt, leichter an Gewicht, weniger kompakt, schwammig

und spröde und daher leicht Brüchen ausgesetzt. In den

meisten Fällen aber hat der Knochen auch eine andere Form

angenommen. Die Veränderungen können sich am ganzen

Knochen zeigen oder auch nur an bestimmten Stellen lokalisiert

sein und treten natürlich da am stärksten auf, wo die Ent

zündung am heftigsten eingesetzt hat. Der ganze obere Rand

kann mit reichlichen Osteophyten besetzt sein, die vom Sohlen—

winkel bis zum Kronfortsatz sich erstrecken und eine förmliche

Schale bilden.

In anderen Fällen wieder ist das Hufbein ausgehöhlt,

zackig und asymmetrisch nach einer Seite hin verschoben.

Die Verknöcherung der Hufknorpel und die Schale des

oberen Randes und des Kronfortsatzes haben ihre Ursache in

der gleichen Knochenentzündung des Hufbeins.

Ätiologie und Pathogenese: Welches sind nun die Ursachen

dieser Läsionen? Manche Pferde haben eine gewisse Prä

disposition dafür, nämlich solche jungen Pferde, bei welchen

infolge kalkarmer Ernährung der Aufbau des Knochens» sich

nicht normal ausgestalten konnte; dann solche, welche von

ihren Vorfahren ein mangelhaftes Knochengewebe ererbt haben,

und wieder solche mit mangelhafter Hufformation,:rie Platt
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hufe, Hufe mit niederen Trachten, bei welchen das Aufschlagen

auf den Boden vom Hufbein stärker empfunden wird. Ferner

ist oft daran schuld ein schlechter Hufbeschlag, der die Be

lastung des Fußes dadurch beeinträchtigt, daß gewisse Partien

des Hufes überlastet werden, dann zu frühzeitige Benutzung

der Tiere zu einer Zeit, wo die Knochen noch nicht ihre

richtige Festigkeit erlangt haben, um der Anstrengung wider

stehen zu können, wie ausgebildete Knochen, und außerdem

noch ein unsachgemäß durchgeführtes Training bei jungen

Pferden und Überanstrengung, so daß das Hufbein in einem

fortwährenden Kongestionszustande verbleibt.

Alle diese prädisponierenden Ursachen würden aber an sich

allein nicht genügen, um die Entzündung hervorzurufen, wenn

nicht noch ein anderes Moment hinzutreten würde: nämlich die

Infektion. Es ist dies zwar nur eine vom Verfasser aufgestellte

Hypothese, aber warum sollte man nicht annehmen dürfen, daß

auch die Knochen, wie alle anderen Gewebe, von Infektionen

heimgesucht werden können, auf welche sie reagieren, da sie

doch in ihrem ganzen Gewebe von einem reichlichen Blutstrom,

der in die Lamellen und in das Knochenmark gewisse parasitäre

Elemente, die er gerade mit sich führt, ablagern kann, durch

spült werden!

Manche andere interessante Beobachtungen in der Veterinär

pathologie sprechen schon für diese Infektionstheorie. Es gibt

kranke Pferde, bei welchen sich innerhalb weniger Tage eine

wirkliche Eruption von Exostosen bildet, die mit Fieber, mangel

haftem Appetit, Niedergeschlagenheit, Abmagerung, also einer

richtigen Allgemeinerkrankung, einhergeht. Sind das etwa nicht

die Folgen einer Allgemeininfektion mit Lokalisation auf den

Knochen?

Wie viele junge, mit Knochenfehlern behaftete Pferde‘ bleiben

lange schwächlich und elend und entwickeln sich schlecht?

Warum sollte das nicht die Wirkung einer sich länger hin

ziehenden Infektion sein, welche die allgemeine Ernährung

schwer beeinträchtigt hat? Kann nun ein lokalisierter Knochen

fehler nicht ebenso gut der Ausdruck einer nur lokalisierten,

weniger intensiven Infektion sein? Eine Läsion, die sich auf

das ganze Gewebe eines Knochens ausdehnt und dessen Aus

sehen so stark verändert, kann nicht allein eine mechanische

Läsion sein. Nichtsdestoweniger kann eine forcierte Partie

des Periost oder des Knochens selbst eine Prädilektionsstelle

für den Angriff der im Blute zirkulierenden Keime abgehen,

und wäre auf diese Weise ebenfalls die Entstehung der Über

beine zu erklären. Der Infektion wird also ihre Aufgabe durch

die lokale Anstrengung oder durch die allgemeine Ermüdung

erleichtert. Sind die Entzündungserreger pyogener Art, so

kommt es zu einer eitrigen Knochenentzündung. .

Symptome: Die Entzündung des Hufbeins kann eine akut

subakute oder chronische sein, von denen die beiden letzteren

Formen die häufigeren sind.

Das mit akuter Osteitis der dritten Phalange behaftete

Pferd weist die gleichen Symptome auf, wie das Pferd mit Huf

rehe, auf die ich nicht näher eingehen will.

Bei der subakuten und der chronischen Entzündung besteht

chronisches, oft intermittierendes Lahmgehen des betreffenden

Fußes mit oder ohne Deformation des Hufes. Bei sorgfältiger

Untersuchung des Hufes mit der Zange und durch Perkussion

zeigt das kranke Pferd eine ausgebreitete versteckte Sensibilität,

ohne gerade Schmerz zu äußern, ja manchmal verläuft sie ganz

 
resultatlos. Im Stall und beim Halten schildert das Pferd,

stellt den Fuß vor und scharrt die Streu unter den Leib. Das

Eisen nützt sich an der Zehe oder auch ganz unregelmäßig ab,

auf einem Schenkel mehr als auf dem anderen. Im Schritt und

im Trabe zeigt das Pferd eine verschiedengradige Lahmheit,

die auf hartem Boden besonders auftritt und nach einigen Tagen

der Ruhe wieder verschwinden kann. Sind außer dem Lahmen

andere Krankheitszeichen nicht vorhanden, so kann man sich

durch eine diagnostische Kokaininjektion über den Sitz des

Schmerzes im Hufe versichern.

Oft sieht man auch, nachdem die Krankheit schon eine

Zeitlang gedauert hat, eines schönen Tages eine Schale sich

bilden, die entweder vom Hufknorpel oder von der Krone ihren

Ausgangspunkt genommen hat. In manchen Fällen aber spielen

sich die Veränderungen nur im Innern des Hufes ab, ohne

jemals zutage zu treten.

Nach längerer Dauer der Krankheit nun der Huf von oben

ein, zieht sich zusammen und paßt sich der Form des ver

änderten Knochens an; auf der Hufwand bilden sich Ringe, und

die Krone überragt das Hufhorn; der Huf selbst wird zum un

symmetrischen Zwanghuf.

Difl‘erentialdiagnostisch zeigt der Huf in seiner Mitte eben

sowenig wie die hintere Fläche des Fessels eine Sensibilität wie

bei der Podotrochlitis.

Prognose: Die Osteitis des Hufbeins ist in jedem Falle ein

schweres Leiden, weil sie ein fortdauerndes, jeder Behandlung

widersteheudes Lahmgehen nebst Schalen von verschiedenen

Formen nach sich zieht und es dabei oft zur Ankylose kommt.

Therapie: Prophylaktisch kommen in Betracht: die Auswahl

der Vatertiere, richtige Ernährung der Fohlen, methodisches

rationelles Training und ein riehtiger‘Hufbeschlag. " ‘Im Anfang

des Leidens ist Ruhe, ins Wasser stellen und wochenlanger

Aufenthalt auf den Wiesen geboten. Tritt das Leiden nur sehr

leicht auf, und soll das Pferd dabei arbeiten, so sind Fußbäder‘

und Teerbauschen unter den Huf zu empfehlen, die durch ein

Deckeleisen oder durch Leder festgehalten werden. Nützt dies

nichts, so ist die Neurektomie zu machen. Helfer.

Die Teleangiektasis der Rinderleber.

Ein Beitrag zur Pathologie der Fettleber und zur Genese

der Kapillarektasien.

Von Dr. Alfred Jaeger, Tierarzt, Frankfurt a. M.

(Autoreferat. Originnlarbelt im Arch. t‘. Tierheilk., Bd 88.)

Der kritische Beurteiler der Literatur über die Teleangiek

tasis*) der Rinderleber wird in den einzelnen Abhandlungen

immer wieder auf wesentliche Widersprüche stoßen, welche den

gegebenen Erklärungen -- der Stauungstheorie und der kongeni

talen Auffassung der teleangiektatischen Herde — entgegen

stehen. In der Humanmedizin wurde der Prozeß von den Autoren

mit der Leberkavernomforschung verknüpft, und ausnahmslos

hatte man hier die „angiomatösen Herde“ der Rinderleber mit

den Leberkavernomen als gleichwertig erachtet. Nach meinen

Untersuchungen kann aber die Frage der Identität der beiden

Bildungen nur im negativen Sinne entschieden werden.

Im makroskopischen Bilde bieten die affizierten Lebern zahl

reiche blaurote Flecken, aus denen bei Druck Blut abfließt. Sie sind

regellos durch das Parenchym verstreut, zeigen keinerlei binde

gewebige Abgrenzung und erfahren oft eine derartige Verbreitung,

"‘) Bisher fälschlicherweise als Angiomatosis bezeichnet.
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daß mehr als die Hälfte des Organs von dieser Veränderung

befallen ist.

Bei mikroskopischer Betrachtung zeigen sich die Herde

dem Parenchym reaktionslos eingefügt und bestehen aus einem

Gerüst von Leberzellenbalken, dessen Maschen von Blut erfüllt

sind, und die an der Peripherie den Kapillaren des angrenzenden

Lebergewebes direkt angeschlossensind. Eine nähere Prüfung

geeigneter Schnitte ergibt, daß die ersten Veränderungen des

Prozesses in Einschmelzung von Leberzellenbalken und Lockerung

der Struktur des betroffenen Lebergefüges bestehen, bei völliger

Abwesenheit jeglicher entzündlichen Reizerschei

nungen. Dies macht es verständlich, daß das zugehörige Kapillar

gebiet von den degenerativen Vorgängen nicht berührt wird und

die Gefäßendothelien intakt bleiben. Lediglich die Leber

zellen fallen dem Untergangs anheim. Entsprechend diesem pri

mären Zerfall der Leberzellen erweitern sich nunmehr die

regionären Blutkapillaren unter dem eigenen Blutdruck.

Der primäre Untergang der Leberzellen stellt also das

auslösende Moment für die Gestaltung des Prozesses dar. Ebenso

sind die Wachstumserscbeinungen der Herde, die fortschreitende

Erweiterung der kapillaren Strombahn, an die unablässig vor

sich gehende Ausbreitung der Defekte gebunden, wodurch sich

im Verein mit der Entstehung neuer Degenerationszentren das

progressive Verhalten der Teleangiektasis erklärt. Entzündliche

Vorgänge, die durch Gewebswucherung einen Ersatz zuwege

bringen könnten, fehlen gänzlich.

Das Zugrundegehen des Parenchyms trägt den ausgespochenen

Charakter der fettigen Degeneration. Als Ausgangspunkte des

Parenchymzerfalls liegen zwei Möglichkeiten vor: Entweder leiten

sie<nioh wenn einer auf “die Rasse der Bovinen beschränkten

individuellen Schwäche der Leberzellen her, die nicht imstande

sind, ihre bei erhöhter Nahrungszufuhr — es handelt sich

immer um intensiv ernährte Tiere —— gesteigerten pysiologischen

Aufgaben auf‘ die Dauer ohne Schädigung ihrer Vitalität zu

erfüllen. Oder die reduzierte Vitalität der Leberzellen ist durch

eine eminent schleichend verlaufende Intoxikation bzw.

Autointoxikation bedingt. In letzterem Falle muß der Prozeß

ein eminent chronischer sein, um einmal eine Gefäßalteration

und sonstige entzündliche Vorgänge nicht eintreten zu lassen,

um andererseits das regellose Auftreten der Parenchym

nekrobiosen bewirken zu können und sich nicht im Beginne an

die Peripherie der Acini festzulegen. Jedenfalls erklärt sich

aber im Sinne beider Möglichkeiten die Teleangiektasis der

Binderleber aus einem degenerativen Vorgang, als

Effekt einer reduzierten Vitalität des Parenchyms.

Die Erkenntnis der vorliegenden Affektion eröffnet auch

klärende Gesichtspunkte für‘ die Entstehungsweise der häufiger

vorkommenden einfachen Kapillarektasien der Leber.

Bei der Gleichartigkeit des Aufbaues beider Bildungen steht

nichts der Auffassung entgegen, daß auch hier die anatomische

Grundlage des Prozesses von einer primären Leberzellen

degeneration gegeben wird, und dieser dieselben Ausgangspunkte

zugrunde liegen, wie bei der Teleangiektasis der Rinderleber.

Endemischer Krebs.

Von Dr. Anton Sticker, Assistent an der Kgl. chirurg. Univer

sitätsklinik Berlin.

(Sonder-Abdruck aus der Zeitschrift für Krebsforschung. b. Bd.)

Sticker hatte Gelegenheit, in einem Orte, in welchem seit

über 50 Jahren genaue Sterberegister geführt werden, inter

 

essante statistische Erhebungen anzustellen. In einer tief

gelegenen Gasse dieses Ortes kamen in gewissen Häusern im

Laufe der letzten 50 Jahre verhältnismäßig viel Krebsfälle vor.

Von 1825 bis 1905, also in 80 Jahren, waren in dem kleinen

Orte insgesammt 41 Todesfälle an Krebs vorgekommen, davon

25 in der erwähnten Gasse in 11 Häusern. Von diesen 41

Krebsfällen ereigneten sich 23 in 7 Familien. Bisher hat man

dieses in Häusern und Familien gehäufte ' Vorkommen des

Krebses zu erklären gesucht durch den Untergrund, die Boden

verhältnisse, die Blutsverwandtschaft, ‚die Erblichkeit. Die

Übertragbarkeit des Krebses ist aber heute keine Hypothese

mehr. Durch tausendfältige Experimente ist die Übertragbar

keit bewiesen. Das gehäufte Vorkommen des Krebses darf

daher ungezwungen von Person auf’ Person erklärt werden.

Es ist durch die zahlreichen Experimente auch dargetan, daß

die Tumorzellen gegenüber thermischen, mechanischen und

anderen Einflüssen eine große Resistenz besitzen, daß also die

transplantablen Tumorzellen ebenso wie die embryonal ver

lagerten Keimzellen eine lange Vita latens führen können. Es

ist auch nicht ausgeschlossen, daß die Krebszellen in den

Häusern außerhalb des menschlichen Körpers lebensfähig bleiben.

Rdr.

Aus dem chemischen Institute der kg]. ung. Tierärztlichen Hoch

schule in Budapest.

Über die osmotische Arbeit der Nieren.

Von Doz. Dr. E. von Rhorer.

(Oroosl mal-p. 1906, in. so.)

Auf Grund außerordentlich langwieriger, jedoch recht scharf

sinniger und einleuchtender Berechnungen stellt von Rhorer

fest, daß die osmotische Arbeitsleistung der Nieren berechenbar

ist. Die Berechnung wird in ihrer Größe mitgeteilt und ergibt

als die Summe der gesamten Arbeitsleistung 308,27 mg im

Gegensatz zum Ergebnis der Berechnung Dreser-Galeottis,

die bloß 172,2 mg ergab. Sie ist also fast 2l/2mal so groß.

Wir sehen, daß es uns möglich ist, wenn auch auf etwas

mühsame Weise, die Größe der osmotischen Arbeit der Nieren

mit beliebiger Pünktlichkeit auszurechnen. Wir müssen bedenken,

daß wir ja über das Wesen der im Organismus ablaufende

Prozesse nichts wissen, wir also freudigst jede Gelegenheit er

greifen müssen, welche uns die Möglichkeit bietet, in die

quantitativen Verhältnisse dieser Prozesse Einblick zu gewinnen,

wenn wir die Art des Ablaufes derselben auch noch nicht kennen.

Dieselbe Berechnung, welche auf Grund oben angegebener

Methoden zur Bestimmung der Arbeitsmenge der Nierenosmose

gefiihrt hat, läßt sich bei allen jenen Prozessen anwenden,

welche auf die Erzeugung von Konzentrationsunterschieden aus

gehen, also bei sämtlichen Drüsensekretionen. Wir werden auf

diese Weise dereinst vielleicht imstande sein, die physiologischen

und pathologischen Funktionen der Organe in Zahlen auszu

drücken, und so wird die Medizin vielleicht dereinst zu einer

ebenso exakten Naturwissenschaft werden, wie die Physik oder

die Chemie. Dr. Z.

(Aus dem Jahresbericht bayerischer Tierärzte.)

Vergiftungen durch Herbstzeitlose.

Von Distriktstierarzt Schuester, Monheim.

(Wochenschrift für Tierheilkunde und Viehzucht, 51. Jahrg., Nr. S.)

Sch. beschreibt die Vergiftung zweier Pferde mit Herbst

zeitlose. Der betreffende Besitzer hatte aus Ersparnis Heu mit

ungewöhnlich vielen Samenkapseln von Colchicum autumnale



290 N0. 17.BERLINER TIERÄRZTLICHE WOCHENSCHRIFT.
 

gekauft; da dieses Futter von den Tieren verschmäht wurde,

so zerschnitt er dasselbe, vermengte es mit Mehl und verab

reichte diese Nahrung in angefeuchtetem Zustande. Die Ver

giftungserscheiuungen zeigten sich ca. 2 Stunden nach Aufnahme

der so zubereiteten ersten Mahlzeit. Ein Pferd kam sofort zum

Liegen, das andere blieb noch längere Zeit stehen, bekundete

hierbei aber Gleichgewichtsstörungen. Die genaueren Symptome

bei beiden Tieren fsind nun folgende: Der Puls ist unfiihlbar,

die Atmung vermehrt,l [Temperatur unter normal, Mastdarm

sulzig verquollen und vorgefallen. Die Pupille ist erweitert,

die Extremitäten kalt. ‘ In Zwischenräumen von ca. 10 Minuten

wird witßriger, zuweilen blutiger Kot abgesetzt; die Darm

geräusche sind stürmisch, von weitem hörbar. Das Gefühl in

der äußeren Haut ist erloschen; Hals- und Extremitätenmuskeln

sind gelähmt. Die Behandlung mit Acidum tannicum und

Injektion von Äther ist erfolglos. Die Krankheitsdauer betrug

bei dem einen Pferde 9, bei dem anderen 27 Stunden. Die

Sektion ergab übereinstimmend hochgradige akute hämorrhagische

Magen-Darmentzündung. J. Schmidt.

Kurze Mitteilungen aus der Praxis.

(Woehensehritt für Tierheilkunde und Viehzucht, 51. Jahrgang, Nr. 4.)

Bezirkstierarzt Bolz, Weißenburg, berichtet unter

anderem über Blutungen bei Hengsten nach Abnahme

der Kluppen. Es wurden an einem Tage sechs Hengste

kastriert. Als 24 Stunden später die Kluppen abgenommen

wurden, trat bei fünf Hengsten eine teilweise recht starke

Nachblutung auf. Bei einem Tiere entleerten die beiden Samen

arterien in wenigen Minuten etwa 1/2 Liter Blut; durch Anlegen

zweier Klemm-Pinzetten stand die Blutung nach 2 Stunden. Bei

den anderen Tieren genügte Torsion der Gefäße zur Verhütung

weiterer Komplikationen. Als Ursache der so unangenehmen

Nachblutungen bezeichnet B. die Verwendung von stark

kalomelhaltigem Sublimat, welches aus einer Apotheke

als reines Sublimat bezogen worden war.

J. Schmidt.

Antiperiostin, ein neues Therapeutikum gegen Knochen

neubildungen und Gallen.

Von Tierarzt S. Wachs in Wien.

(Tierltrztliches Zentralblstt 1907, Nr. 10.)

Wachs hat in 5 Fällen das Dr. Kleinsche Antiperiostin

mit gutem Erfolge verwendet. Der Zusammensetzung nach

stellt das Antiperiostin eine Lösung von Merkurijodkantharidinat

dar, welches nach einem speziellen, zum Patente angemeldeten

Verfahren hergestellt wird. Wachs verwendete das Mittel

hauptsächlich zur Behandlung von Uberbeinen und Gallen. Nach

seiner Mitteilung genügt eine einmalige Einreibung, um Heil

wirkung zu erzielen. Wie bei allen scharfen Einreibungen, so

fallen auch bei der AnwendungIdes Antiperiostin die Haare aus,

wachsen aber bald wieder nach. Rdr.

Zur Kenntnis der Desinfektion infizierten Düngers

durch Packung.

Von Dr. W. Pfeiler, Neapel.

(Ostern Monats-ein‘. f. Tlcrh. 1906, Nr. 7—10.)

Für die Seuchenbekämpfimg ist es ein unbedingtes Er

fordernis, daß die pathogenen Keime im Dünger mit Sicherheit

vernichtet werden. Hierbei möchte der hohe Wert, den der

 
Dünger für die Landwirtschaft besitzt, tunlichst erhalten bleiben.

Bereits Galtier hatte vor mehr als 10 Jahren auf die bakterien

tötende Wirkung der-Gärung im Miste hingewiesen und diese

für die Desinfektion des Düngers von an Maul- und Klauenseuche,

Rotlauf und Tuberkulose erkrankten Tieren empfohlen. Von

Gärtner ist nun besonders auf das Verfahren der Kompostierung

aufmerksam gemacht worden. Nach ihm kommen bei der Kom

postierung drei bakterientötende Momente in Frage: die bei der

Lagerung des Mistes sich verändernde chemische Qualität des

selben, der Antagonismus zwischen den Bakterien des Mistes

und den in ihm befindlichen pathogenen Keimen und die Wärme

entwicklung durch die Fäulnis und termophilen Bakterien des

Düngers. Die Wärmeentwicklung stellt den wesentlichen Faktor

bei der Abtötung der Bakterien im Dünger dar, sie ist aber

von den übrigen Vorgängen abhängig, Gärtner hat sein Ver

fahren zur Abtötung pathogener Keime auf die intensive Er

wärmung des Mistes gegründet, dasselbe hat Becker getan.

Dieser Forscher stellte fest, daß zur sicheren Abtötung des

Kontagiums der Maul- und Klauenseuche ein mittelfestes Lagern

des frischen Düngers bis zu ca. 8 Tagen genügt.

Pfeiler hat nun die Wirksamkeit der Kompostierung an

einer Reihe von Tierseuchenerregern geprüft, denjenigen der

Gefliigelcholera, des Rotlaufs, der Schweineseuche und -pest,

Tuberkulose und des Milzbrandes. Die Kulturen wurden in

Reagensgläsern in etwa 1 Kubikmeter große Haufen von

Pferde-, Kuh- oder Schweinemist verpackt, deren Temperatur

an Thermometern geprüft werden konnte, welche 20, 40, 60

und 80 cm tief steckten. Pfeiler führte 34 Temperatur

messungsversuche und 37 Abtötungsversuche aus und kommt zu

folgenden Schlüssen:

l. Durch Packung von Dünger gelingt es unter bestimmten

Voraussetzungen (Packung des Düngers in Haufen von etwa

1 m 3 Inhalt; lockere Lagerung; ein Verhältnis von Kot zu Stroh

wie 2 : 3; innige Vermischung von Kot und Stroh; ein bestimmter

Feuchtigkeitsgehalt des Düngers), die im Dünger enthaltenen

Erreger von Geflügelcholera, Rotlauf, Schweinepest, Schweine

seuche und Tuberkulose lediglich durch Wännewirkung zu zer

stören.

2. Die Abtötung der Erreger des Milzbrandes durch die

Wärme gepackten Düngers allein gelingt der Regel nach

nicht. Jedoch bieten die unter Benutzung aller im Miste

vorhandenen natürlichen Kräfte angestellten Versuche die Ge

währ, daß die Milzbrandkeime im kompostierten Dünger mit

Sicherheit zerstört werden.

3. In längstens 14 Tagen tritt eine Vernichtung der im

gepackten Dünger enthaltenen Seuchenkeime ein.

4. Eine gute Kontrolle für die zur Abtötung der unter 1

und 2 genannten Keime im Dünger erforderliche Wärme haben

wir neben der sicheren Feststellung durch Messung der Tem

peratur (mittelst eingeführter Thermometer) an dem Grade der '

Verrottung des Miste. Falls bei der ersten Packung keine

hinreichende'Erhitzung eintrat, ist eine zweite Packung vor

zunehmen.

5. Durch das Verfahren der Kompostierung wird der Dünger

nicht wesentlich entwertet; denn die entstehenden Verluste, be

sonders die an Stickstotf, sind gering. Richter.

‚ .1)
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Tagesgeschichte.

Eln Blitinle von Piitl.

Das hier veröffentlichte Bild des verdienten langjährigen

Leiters der preußischen tierärztlichen Zentralvertretung wird

vielen Kollegen eine liebe Erinnerung wachrufen. Es stellt

Pütz in einem früheren Lebensalter dar, in der Zeit seiner

Tätigkeit als Professor an der damaligen Tierarzneischule zu

Bern. Anläßlich des 100jährigen Jubiläums dieser schweize

rischen Hochschule hat der dortige Anatom, Herr Professor

Dr. Rubeli, eine sehr interessante Geschichte der Anstalt ge

schrieben, welche dankenswerter Weise auch viel persönliches

Material bietet und namentlich auch die Porträts fast sämtlicher

ehemaliger Professoren enthält. Mit gütiger Erlaubnis des

Verfassers ist das Bildnis von Pütz dieser Galerie entnommen.

Gehalt und Rang der Departementstierärzte.

Da seit der Festsetzung des Gehaltes der Departements

tierärzte 12 Jahre verflossen sind, ohne daß wegen der großen

Fortschritte im Veterinärwesen und der damit verbundenen Mehr

arbeit, sowie wegen der inzwischen ‘erfolgten Teuerung aller

Lebensbediirfnisse auch dieser Beamten gedacht worden ist, und

da die Departementstierärzte schon durch das Reglement vom

‘25. Mai 1839 den Rang der V. Klasse der höheren Provinzial

‘ beamt€en erhalten haben, den sie noch gegenwärtig besitzen,

i stimmungen,

 

l. den Departementstierärzten drei weitere Gehaltsstufen von

je 300 Mark gewährt werden, um sie mit den 5700 Mark

Höchstgehalt beziehenden vollbesoldeten Kreisärzten gleich

zustellen;

‘2. die den Departementstieritrzten bewilligte nichtpensions

fähige Jahresvergiitung von 900 Mark für die nebenamt

liche Verwaltung einer Kreistierarztstelle in eine pensions

berechtigte Gehaltsznlage verwandelt werde, um sie in bezug

auf Ruhegehalt und Hinterbliebenenfürsorge den 6600 Mark

Höchstgehalt beziehenden Katasterinspektoren bei den

Bezirksregierungen gleichzustellen;

3. den Departementstierärzten die Amtsbezeichnung als Re

gierungsveterinärrat und der Rang zwischen der IV. und

V. Klasse, wie den Landrentmeistern, verliehen werde,

um sie von den weit zahlreicheren Titular-Veterinärräten

zu unterscheiden, denen der persönliche Rang der V. Klasse

verliehen ist, und um sie bei ihrer endgültigen Anstellung

ranglich vor den ältesten, statt nach dem jüngsten Regie

rungsassessor zu stellen.

Einer weiteren Begründung dieser Wünsche bedarf es wohl

nicht, da sie an maßgebender Stelle ohne weiteres als berechtigt

erscheinen werden.

Abnahme der Stalldesinfektion und Revision der Gast

stallungen durch die Kreistierärzte.

Von Raebiger-Habelscbwerdt.

In den verschiedenen Regierungsbezirken bestehen dahin

gehende Verfügungen, daß bei einzelnen Seuchen der Haustiere

die angeordneten Stalldesinfektionen durch die Kreistierärzte

abgenommen werden müssen. —— Zu diesen Seuchen gehören die

Schweinepest und die Schweineseuche, nicht aber der Rotlauf

der Schweine.

Ich beziehe mich in diesen meinen Ausführungen vorläufig

auf die in dem Regierungsbezirk Breslau bestehenden Be

da ich in diesem Bezirk zu amtieren die Ehre

habe, obgleich wohl in allen Bezirken so ziemlich dieselben Ver

fügungen bestehen werden.

Dem unbefangenen Beobachter muß es ein unlösbares Rätsel

bleiben, warum gerade bei Schweineseuche und Schweineptzst

der beamtete Tierarzt die Desinfektion der Stallung abzunehmen

hat, während bei Rotlauf der Schweine die Ortspolizeibehörde

mit dieser Funktion betraut wird. Die Abnahme der Stall

desinfektion geschieht bekanntlich auf folgende Weise: Dem

Besitzer der betrefl‘enden Seuchenstallung wird durch den Amts

vorsteher aufgegeben, den Stall nach Vorschrift zu reinigen und

zu desinfizieren. Sobald das geschehen ist, benachrichtigt der

Besitzer den Amtsvorsteher, und dieser wiederum requiriert den

Kreistierarzt' zur Abnahme der Desinfektion. Dieser begibt sich,

hier im Bezirk im Verlauf der nächsten fünf Tage, an Ort und

Stelle, um die Desinfektion des Stalles zu prüfen, wovon er den

Amtsvorsteher benachrichtigt.

Es ist wohl für den praktisch denkenden Menschen ohne

weiteres einleuchtend, daß der Kreistierarzt bei dieser Hand

habung der Kontrolle der Stalldesinfektion gar nicht in der Lage

sein kann, zu prüfen, ob die Desinfektion in der Tat ordnungs

mäßig stattgefunden hat oder nicht. Bei seiner Ankunft wird

dürfte es, so schreibt ein Departementstierarzt, nicht unbescheiden ,| sich ihm der betreffende Stall natürlich in gesäubertem Zustande
'

\
sein, den Chef der Veterinärverwaltung zu bitten, er möge dahin

wirken, daß

mit weißem Kalkanstrich präsentieren, die Reinigung und den

Kalkanstrich wird er konstatieren können, mehr aber nicht. Ob
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der Stall mit heißem oder kaltem Wasser gescheuert wurde, ob

diesem Wasser Soda oder sonstige Desinfizien zugesetzt wurden,

kann er nicht feststellen, also von einer wirklichen Kontrolle

der Desinfektion kann keine Rede sein. Diese Art Kontrolle

ist vielmehr lediglich symbolische Handlung.

Den Landwirten von heutzutage, die meist praktische Leute

sind, muß diese mangelhafte Kontrolle ohne weiteres auffallen,

und wird ihnen wohl schwerlich Achtung vor der Veterinär

polizei einflößen.

Wie oft wird gerade aus landwirtschaftlichen Kreisen die

Frage aufgeworfen: „Warum gerade bei Schweineseuche und

Schweinepest die Desinfektion durch den beamteten Tierarzt ab

genommen werden muß, warum nicht auch bei Rotlauf der

Schweine und bei Milzbrand, bei welch letzterem die Kontrolle

der Desinfektion durch den Polizeidiener genügt?“ — Meines

Erachtens sind die Landwirte zu dieser Frage berechtigt,

da durch die veterinärpolizeilichen Bestimmungen ihre vitalsten

Interessen berührt werden. Zu einer verständlichen Beantwortung

der Frage sind wir jedoch nicht imstande, sondern wir müssen

die Fragesteller lediglich auf die bestehenden Buchstaben des

Gesetzes hinweisen, woraus sich Situationen ergeben, die das

Ansehen der Veterinärpolizei stark zu erschüttern geeignet sind.

Anfang Dezember v. J. wurde ich nach Leuthen bei Landeck

amtlich requiriert mit dem Vorbericht: der im dortigen Bezirke

die Ergänzungsbeschau-ausübende Tierarzt habe bei einer not

geschlachteten Kuh Milzbrandverdacht festgestellt. Ich fand

den Verdacht bestätigt. Der Eigentümer teilte mir bei meiner

Ankunft mit, daß seine noch lebenden zwei Stück Rindvieh die

selben Krankheitserscheinungen zeigten, wie die notgeschlachtete

Kuh. Die Tiere hatten hohes Fieber,- gaben plötzlich keine

Milch mehr; die Diagnose „Milzbrand“ war absolut feststehend.

Dies eröffnete ich dem Eigentümer und dem Amtsvorsteher,

unter anderen mit der Anordnung, daß die Produkte (Milch)

dieser Tiere nicht zu genießen seien, bis sie wieder gesundet

seien, bezüglich durch Tod der Tiere die Seuche erloschen sei.

Wider Erwarten genesen die Tiere. Nach einigen Tagen

requirierte mich der Amtsvorsteher zur Untersuchung der Tiere,

ob dieselben in der Tat genesen seien, und ob die Milch zum

menschlichen Genuß freigegeben werden könnte. Ich glaubte

der Requisition nachkommen zu müssen, teilte dem Amtsvorsteher

mit, daß die Seuche erloschen sei, gab die Milch zur menschlichen

Nahrung frei und ordnete die Stalldesinfektion an.

Die hierfür der Staatskasse liquidierten Reisegelder wurden

mir mit dem Hinweis gestrichen: die Milch der Tiere hätte

ohne weiteres genossen werden können, sobald die Tiere gesund

waren; dementsprechend hätte ich meine Anordnungen treffen

müssen! Selbstredend ist diese Verfügung nach der jetzigen

Fassung des Gesetzes einwandfrei berechtigt, aber es wird

jedem einleuchten, daß das Gesetz hier eine Lücke aufweist,

denn hiernach wird dem Besitzer oder Amtsvorsteher anheim

gegeben, zu beurteilen, ob die betreffenden Tiere vom Milzbrand

genesen sind oder nicht. Im vorliegenden Falle lehnte es aber

der Amtsvorsteher sehr begreiflicherweise ausdrücklich ab, den

Gesundheitszustand der beiden Tiere in diesem Sinne zu begut

achten, und gab die Milch zum Genuß für Menschen und Tiere

nicht eher frei, bis die kreistierärztliche Bescheinigung des Er

löschens des Milzbrandes vorlag.

Die an sich ja ganz bedeutungslose Tatsache des Streichens

meiner Reisekosten wird mich natürlich auch in Zukunft nicht

 

 

abhalten, in etwa wiederkehrendem Falle der Reqnisition des

Amtsvorstehers gratis und franko Folge zu leisten, denn wer

wäre wohl — wenigstens für die öffentliche Meinung — der

Missetäter, wenn der Kreistierarzt solcher Requisition nicht

nachkäme, der Amtsvorsteher alsdann die Milch zum Genusse

freigebe und Menschen oder auch nur Tiere durch den Genuß

der Milch an Milzbrand erkrankten?

Situationen, wie die eben geschilderte, sind durchaus nicht

so selten, wie man im allgemeinen anzunehmen geneigt ist.

Ich habe genau denselben Fall vor ca. zwei Jahren im

Kreise Unterwesterwald auf dem Hofgut P. in Dernbach erlebt,

allerdings mit dem Unterschied, daß die Regierung Wiesbaden

diese Reise als gesetzlich zulässig und notwendig anerkannte

und zahlte, denn im entgegengesetzten Falle wären die Reise

kosten doch gleichfalls gestrichen worden.

Wie dem auch sei, es wird mir gewiß jeder zustimmen,

daß es besser ist, den Brunnen zu decken, ehe das Kind hinein—

gefallen ist, und nicht erst abzuwarten, bis einmal durch den

Genuß der Milch milzbrandkranker Tiere Menschen erkranken.

Das veterinärpolizeilich Idealste wäre es zweifellos, wenn

der Kreistierarzt nach jeder Seuche die Ausführung der Des

infektion selbst überwachte und kontrollierte, doch ist das

natürlich in praxi wohl nicht durchführbar. Die Gründe, welche

die Verwirklichung dieses Ideals unmöglich machen, sind zu greif

bar und klar, um sie hier zu erörtern. Meines Erachtens sollte

wegen der angeführten Gründe angestrebt werden, die Kontrolle

der Stalldesinfektion bei allen Seuchen den Ortspolizei

behörden zu überlassen, denen es sehr gut möglich sein

wird, nicht nur die Desinfektion abzunehmen, sondern —— was

das Wichtigste ist —- die Ausführung der Desinfektion zrüber'-‘»

wachen. Dem Ansehen der Veterinärpolizei würde diese Neuerung

nicht von Nachteil sein. Selbstverständlich ist dafür anzustreben,

daß das Erlöschen jeder Seuche vom Urteil des Kreistierarztes

abhängig zu machen ist, und nicht -— wie ich bei dem Milz

brandfall geschildert habe — dem Laienurteil des Eigentümers

oder Amtsvorstehers überlassen bleibt.

Ähnlich verhält es sich mit den in den meisten Regierungs

bezirken durch Regierungsverfügungen vorgeschriebenen kreis

tierärztlichen Revisionen der Gast- und Handelsstallungen.‘

Im Regierungsbezirk Wiesbaden z. B. finden diese Revisionen

jährlich zweimal statt. Der betreffende Gastwirt oder Handels

mann zahlt dafür eine Gebühr von zwei Mark pro Revision an

den Kreistierarzt. Diese Gebühr ist an allen Orten des Kreises

die gleiche.

Im Regierungsbezirk Breslau werden die Stallrevisionen

gelegentlich der Dienstreisen ausgeführt. —— Durch das Gesetz

vom 24. Juli 1904, betreffend die Dienstbezüge der Kreistier

ärzte, ist für den Fall, daß der Kreistierarzt bei einer Reise

neben Amtsgeschäften, deren Kosten dem Staate zur Last

fallen, noch weitere Dienstgeschäfte für andere Zahlungspflichtige

vornimmt, eine Verteilung der Reisekosten des Kreistierarztes

vorgesehen. Also: Nimmt heute der Kreistierarzt eine Dienst

reise, deren Kosten dem Staate zur Last fallen, nach X. vor,

so hat er dort laut Regierungsverfiigung bei dieser Gelegenheit

einen Gaststall zu revidieren. In die dem Kreistierarzt zu

stehenden Reisekosten haben sich zwei Zahlungspflichtige zu

teilen: der Staat und der Gastwirt — in diesem Falle zu

gleichen Teilen.
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Diese Handhabung zeitigt eine ungewöhnliche Härte für die

Gastwirte und Handelsleute. Während z. B. die Gastwirte der

Kreisstadt unentgeltlich revidiert werden, werden die Gastwirte

entlegener Orte — und zwar gerade diejenigen der entferntesten,

abseits gelegenen Dörfer — die meisten Revisionskosten zu zahlen

haben. Ich führe hierfür ein Beispiel an:

Ich wurde im Monat März wegen Rotlauf der Schweine

nach einem im entferntesten Winkel des Kreises gelegenen, armen

Gebirgsdorfe requieriert. Bei dieser Gelegenheit mußte ich den

zufällig einzigen Gaststall des Ortes revidieren. Der Gastwirt

hatte also die Hälfte der Reisekosten, in diesem Falle ca. 12 M.

Anteil, zu tragen, welche Summe ihm jedoch sein Gaststall in

zehn Jahren nicht einbringt. Will es der Zufall, daß ich im

Laufe des nächsten Jahres wieder einmal dienstlich dorthin muß,

muß ich diesen Gaststall wieder revidieren. Solche Härten

verbittern jedoch die Leute allmählich.

Früher wurden hier im Bezirk diese Revisionen auf Sonder

dienstreisen vorgenommen, und die Gastwirte zahlten die vollen

Reisekosten. Die Regierung wollte mit der neuerlichen Ver

fügung die Leute entlasten, die Betroffenen aber drehen den

Spieß herum und sagen: „Wir Gastwirte sollen dem Staate helfen,

die Dienstreisen der Kreistierärzte zu bezahlen.“

Es ist eine alte unbestrittene Tatsache, daß Stimmung und

Politik — nicht nur in unserem Vaterlande — im Gasthause

geschmiedet werden. Gegen wen aber ergießt sich zunächst

aller Groll und alle Erbltterung? Naturgemäß gegen den Kreis

tierarzt!

Auch hier stehe ich auf dem Standpunkt: Erachten die

Behörden, selbst in seuchenfreier Zeit, die Revision der Gast

und Handelsställe für notwendig, so wäre anzustreben, daß

die Ortspolizeibehörden diese Revision vorzunehmen hätten.

Ich glaube, Polizeidiener oder ev. Gendarmierie dürften dieser Auf

gabe voll und ganz gewachsen sein, und die oben angeführten

Härten würden somit vermieden.

Sollten aber, gelegentlich dieser Revisionen, Seuchenherde

entdeckt werden, so wäre anzustreben, daß diese Revisionen

unentgeltlich gelegentlich der Dienstreisen der Kreistierärzte

vorzunehmen wären. Es wäre damit den zu Revidierenden ein

für allemal das ja allerdings an sich absurde Mißtrauen ge

nommen „die Kreistierärzte revidieren nur, um die Staatskasse

zu entlasten — oder um noch außer den Dienstreisegeldern

Gebühren erheben zu können“ —— ein Mißtrauen, das bei dem

meist niedrigen Bildungsgrade der Leute gerechter- und billiger

weise gar nicht verwundern kann.

Zweck dieser Zeilen soll sein, über diese Frage einen

sachlichen Meinungsaustausch der Kreistierärzte anzuregen. Ich

hoffe, daß sich auf der Basis solchen Gedankenwechsels Erreich

bares und Gutes aufbauen lassen wird.

Über die Lage der Privattierärzte.

Von Tierarzt Teetz-Warin (Mecklenburg).

V.

(Vgl. Nr. 11, 12, 14, 15.)

Die Artikel „Ein gefährdeter Stand“ und „Zur Abgrenzung

des Wirkungskreises der beamteten und privaten Tierärzte“

verdienen den Beifall der Privattierärzte. Es ist wirklich

an der Zeit, daß auch den Interessen der Privattierärzte

von den Behörden etwas mehr Aufmerksamkeit geschenkt

wird. Abgesehen von der Fleischbeschau, die uns, ebenso

 

wie den beamteten Tierärzten, große Vorteile gebracht hat,

hat man uns in dem letzten Jahrzehnt von allen Seiten nur

genommen. Schon seit Jahren habe ich diesen Gang der Dinge

aufmerksam betrachtet. Wie soll aber der weiteren Verstaat

lichung der bisher freien Tierheilkunde Einhalt getan werden?

Der Verein der Privattierärzte tritt in der Öffentlichkeit mit

Erfolg bisher nicht sehr hervor, hat auch mit den ausschlag

gebenden Faktoren anscheinend zu wenig Fühlung, während die

beamteten Tierärzte ständig mit den Behörden in Verbindung

stehen und ihre Wünsche daher leichter vorbringen können. Die

Kräfte und Aussichten sind daher sehr ungleich. Die Privat

tierärzte können nach meiner Ansicht vorläufig nur durch das

feste Eintreten des Veterinärrates für ihre Interessen etwas

erreichen. Als im Veterinärrat die Abstimmung über den

Knötchenausschlag des Rindes bevorstand (die ja hernach

einen erwünschten Verlauf nahm), habe ich in einem Schreiben an

den Vertreter für den mecklenburgischen Verein auf die Kon-'

sequenzen für die Privattierärzte hingewiesen. Knötchenausschlag

ist hier in jedem Rindviehbestande nachweisbar. Mit der Anzeige

pflicht und Beobachtung dieserHerden würde der Privattierarzt auf

einen Schlag fast aus der ganzen Rindviehpraxis herausgedrängt

worden sein. Ähnlich ist es mit der Tuberkulose des Rindviehs

und der Lungenkrankheiten der Pferde. Wenn der Tierbesitzer

doch immer regelmäßig den beamteten Tierarzt im Stalle hat,

wird er die Kosten für den Privattierarzt nicht mehr auf

wenden.

Wenn uns Egoismus vorgeworfen wird, so muß ich sagen,

daß bei dem Streben der Kreistierärzte nach Erweiterung ihrer

Befugnisse der Erwerb wohl auch eine Rolle spielen wird. Da

durch, daß der Kreistierarzt mit dem Tierbesitzer amtlich regel

mäßig zu tun hat, erhält er mit Leichtigkeit auch die andere,

die kurative Praxis. Seinen schlagendsten Beweis findet dies

ja in dem Assistentenwesen. Viele Kreistierärzte halten

sich einen oder wohl gar zwei Assistenten. Sie selbst besorgen

nur die amtlichen Sachen, besuchen selbst auch nur bei be

sonderen Anlässen einmal die erkrankten Tiere der Privatpraxis,

während letztere fast ausschließlich von den Assistenten besorgt

wird, die ihnen viel Geld einbringen. Hier liegt ein Kernpunkt

unserer Beschwerden. Ganz frei von der Privatpraxis wollte

der Gesetzgeber die Kreistierärzte nicht machen; aber sicherlich

hat es nicht in seiner Absicht gelegen, das Assistentenwesen

derartig zum Schaden der Privattierärzte zu fördern. Dieses

führt ja zur Monopolisierung auch der Praxis in den Händen der

Kreistierärzte. Hier muß auf irgend eine Weise Wandel ge

schaffen werden!

richtungen auszuführen, daß er in gewöhnlichen Zeiten nicht

fähig ist, diesen allein vorzukommen, so muß ihm amtlich ein

Assistent beigegeben werden (vgl. die Assistenten bei den

Grenzkreisen), oder aber es ist eine Teilung solcher Kreise vor

zunehmen. Das Halten von Assistenten zur Besorgung der

Privatpraxis aber, nur um unter den Fittichen der Amtlichkeit

den Privattierärzteu schärfste Konkurrenz zu machen, miißte

verboten werden. Geschähe dies, so würden viele Privattierärzte

einen ausreichenden Wirkungskreis noch in kleineren Städten

finden.

Kalserllches Gesundheitsamt.

Es bestätigt sich, daß Geheimrat Röckl, seit 20 Jahren

Leiter der Veterinärabteilung im Kaiserlichen Gesundheitsamt

Hat ein Kreistierarzt so viel amtliche Vers
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leidend ist und seinen Abschied eingereicht hat. Damit wird

die Frage der Organisation der Veterinärabteilung, die heute

nicht als zweckentsprechend anzusehen ist, unmittelbar vor die

Entscheidung gerückt. Denn selbstverständlich wird für die

Persönlichkeit des Nachfolgers der Wirkungskreis maßgebend sein,

welcher ihm zugewiesen werden soll. Hoffen wir, daß die Wünsche,

welche schon früher an dieser Stelle (B. T. W. 1905, S. 797 u.

1906, S. 647) ausgesprochen werden sind, sich erfüllen. Dadurch

wird in erster Linie das Kaiserliche Gesundheitsamt seine eigene

Geltung erhöhen. Diese Behörde muß über erste Sachver

ständige verfügen. Sie muß das auch auf dem Gebiete des

Veterinärwesens und der Tierseuchenforschung. Ärzte können

auf diesem Gebiete Tierärzte nicht ersetzen. Das ergibt sich

unter anderem aus der Tatsache. daß das ReichwGesundheits

amt bisher auf diesem Gebiete die führende Stellung, zu der

es wohl berufen wäre, nicht hat erlangen können.

Schmaltz.

Berichtigung.

In „Nederlandsch Landbouw Weekblad“ bringt Herr A. van

Lecuwen eine gcharnischte Berichtigung gegen den in Nr. 10, S. 160

der B. T. W. veröffentlichten Artikel. Dort war gesagt werden,

daß Frankreich, Belgien und Holland zur Zeit (7. März) schwer von

der Maul- und Klauenseuche betroffen seien. Herr van Leeuwen

behauptet, daß die Bemerkung betreffs Holland „unwahr“ sei. Es

seien zwar im Winter die Landschaften Limburg, Zeeland und Bra

bant von verstreuten, aus Belgien heriibergebrachten Fällen heim‘

gesucht werden, „aber am 7. März waren wir, soweit uns bekannt

ist, ganz von der Seuche frei.“ Herr van Leeuwen sagt (wörtlich

übersetzt) u. a.: „Man hat in Deutschland sich so lange vorgeredet,

daß Holland eine Brutstätte von Viehseuchen sei, daß man schließ

lich selbst glaubt, daß es wahr sei. Tatsächlich ist man unter dem

Einfluß solch einer Zwangsvorstellung nicht ganz zurechnungs

fähig. (l)“ Er hofft sodann als „schönste Lösung“ dieses „psycho

logischen Rätsels“, daß „Professor Schmaltz ofien und gerade heraus

erklärte, daß die Redaktion sich geirrt und Holland in ein falsches

Licht gestellt hat“.

Es hätte weder des bemerkenswerten Aufwandes an Worten,

noch bahnebüchener Grobheiten bedurft, um jene „schönste Lösung“

oder doch etwas Gleichwertiges zu erreichen. Ich kann zwar~ nicht

erklären, daß die Redaktion sich geirrt hat, denn der.Artikel stammt

weder von mir, noch aus der Redaktion, aber ich will gern, womit

Herr van Leeuwen sich billigerweise begnügen wird, den Lesern

der B. T. W. mitteilen, daß nach der Angabe des Herrn van Leeuwen

Holland am 7. März von Maul- und Klauenseuche frei gewesen ist.

An dem Standpunkt des Artikels der B. T. W. kann das natür

lich gar nichts ändern. Nach Herrn van Leeuwen selbst hat im

Winter Holland sich nicht vor mehrfacher Seucheneinschleppung aus

Belgien schützen können. Also gehört es, von Deutschland aus

betrachtet, in die Seuchengefahrzone. Ob nun gerade augenblicklich

Seuchenherde in Holland bestehen oder nicht. wäre nebensächlich.

Außerdem haben solche in Holland noch im Februar bestanden, wie

Herr van Leeuwen gesteht. Wie soll denn ein Autor, dessen

Artikel am 7. März publiziert wird, bei der doch einige Zeit vorher

erfolgten Abfassung des Artikels vorahnen, daß am Tage der Ver

öffcntlichung sich etwas geändert haben wird. Die Kenntnis des

Seuchenstandes im Nachbarland kommt überdies auch noch immer

etwas nachträglich (darin liegt andererseits gerade die Gefahr).

Fügt doch Herr van Leeuwen, obwohl er seine heimischen Ver

hältnisse doch gewiß besser kennen muß als wir, selber vorsichtig

hinzu: „Soviel mir bekannt“ (war Holland am 7. März seuchenfrei).

Zur Erregung des holländischen Nachbars war also kein Grund.

Auch einen andern Punkt hat er mißverstanden. Wenn gesagt

wurde, Holland könne nicht mit Österreich-Ungarn in eine Linie

gestellt werden, so war nicht gemeint, Holland sei gefährlicher,

sondern es war lediglich auf die Tatsache Bezug genommen,

daß wir zu Österreich-Ungarn in einem vertragsmäßigen Aus

nahmeverhältnis stehen, und daß das eben Ausnahme bleiben muß.

 
Zum Schluß kann ich Herrn van Leenwen versichern, daß

ich persönlich gegen das brave Holland gewiß nichts habe. Ich

bin gegen die Grenzöfl'nung für Schlachtvieh im allgemeinen und

nicht im speziellen gegen Holland. Ich würde mich vielmehr sehr

freuen, wenn einmal wieder das schöne holländische Milchvieh

unsere Grenzen passieren dürfte, um unsere heimischen Holländer

herden aufzufrischen. Schmaltz.

L. D. l. -

Den Veterinären des Beurlaubtenstandcs wird jetzt nach ent

sprechender Dienstzeit erfreulicherweise das hübsche Silberkreuz

der Landwehrdienstauszeichnung I. Klasse zuteil. Es ist — auch

im Staatshandbuch — üblich, diese Dekoration unter den Orden

anzuführen. Es soll dies auch im Deutschen Veterinärkalender ge

schehen. Die Verleihung der L. D. I. wird aber nirgends amtlich

bekannt gegeben, läßt sich also überhaupt nicht ermitteln. Die

Mitteilung im Kalender und auch in der B. T. W. kann daher

nur erfolgen, wenn die Inhaber dies selber hierher mitteilen, worum

hiermit gebeten wird.

Veterinärkllnlk in Jena.

Nach einer Mitteilung der weimarischen Regierung im Landtage

des Großherzogtums wird ein Neubau der Tierklinik beabsichtigt„

für welchen das Projekt bereits ausgearbeitet ist. Die Kosten sind

auf mindestens 175000 M. zu schätzen.

Mecklenburg-Schwerin.

In lllecklenburg-Schwerin haben die Apotheker es durchgesetzt,

daß sie nicht wie andere Laien in der Trichinenschau geprüft

werden. Die Verordnung lautet: Approbierte Ärzte, Tierärzte und

Apotheker haben die Befähigung auf Grund ihrer Approbation. Da

die Apotheker nun weder Zoologie noch vergleichende Anatomie

noch Parasitologie ex officio betreiben müssen, um die Approbation

zu erreichen, werden sie wohl doch erst in eigenem Interesse Kurse

bei Tierärzten nehmen müssen, falls sie die Trichinenscbau aus

zuüben imstande sein wollen, sintcmal mit Botanik und Pharma

kognosic die Trichinen- und Finnenschau nichts zu tun hat.

Dr. G.

Drogistenpetitlon.

Die Drogisten suchen neuerdings eine abermalige neue Ver

ordnung, die die Kaiser]. Verordnung vom 22. Oktober 1901, be

treffend den Verkehr mit Arzneimitteln emendieren soll, durch

zudrücken. Sie haben eine Petition an den Bundesrat gerichtet, in

der sie völlige Freigabe des Arzneimittelhandels mit Ausnahme der

direkten Gifte verlangen. Bekanntlich war bisher den Drogisten

die Abgabe von Mischungen, sowie Lösungen, gemischte Pulver usw.

verboten. Sollten die Drogisten ihre Wünsche nun durchsetzen

können, dann wäre das Grab der Pharmazie fertig. Da der Dro

gistenstand aber, der bekanntlich sich sehr stark vermehrt, durch

die Abgabe von allerlei Medikamenten, auch von Giften, überhaupt

durch Kurpfuscherei dem ärztlichen, besonders aber dem tierärzt

liehen Stande erheblich schadet, so verdienen die Bestrebungen der

Drogisten auch die unbedingte Beachtung seitens der Tierärzte.

Kann der Drogist alle Pulver im gemischten Zustande abgeben, so

ist auch dem Tierarzt gegenüber .ein bisher zu wenig beachteter

Parasit in der Lage, ihm bei der heutigen Gewerbefreiheit erheblich

Abbruch zu tun. Dr. G.

Die Schutzloslgkelt der Tlere im Tierschutzparagraghen,

die Herr Tierarzt Wigge in Nummer 10 der B. T. W. eingehend

dargelegt hat. wurde, wie der Berliner Lokal-Anzeiger vom l. März

meldet, auch in der am 28. Februar in Berlin abgehaltenen

Sitzung der „Pferdeschutz-Vereinigung über ganz Deutschland“ all

seitig anerkannt. Man war sich darüber einig,‘ daß die Fassung

des ä 360 Nr. 13 des Strafgesetzbuches den modernen Anschauungen

nicht mehr entspricht. Eine aus den Herren Exzellenz Dietz und

Stenz bestehende Kommission wurde beauftragt, eine Eingabe an

den Bundesrat auf Einführung eines Notgesetzes über Tierquälerei

noch vor Revision des ganzen Strafgesetzbuches auszuarbeiten, die

erst in etwa 15 Jahren zu erwarten sei.
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Französische Gesellschaft zur Bekämpfung des Krebses.

Die Gesellschaft hat bereits durch die erste Mitgliederliste

267000 Francs zur Verfügung bekommen.

Ein gutes Buch.

„Wir wollen einmal ein Thema aus der allgemeinen Tierzucht

wählen,“ sprach der schweizer Prof. X. zu einem in Deutschland appro

bierten Doktoranden. „Ich bedauere, Herr Professor, diese wird

bei uns nicht gelehrt.“ „Nun, Sie haben aber doch schon etwas

über Darwin gehört?“ forschte der erstere weiter. „Gehört wohl,

aber von seinen Lehren ist mir nicht so viel bekannt, daß ich mich

zehn Minuten mit Ihnen unterhalten könnte,“ antwortete dieser be

schämt. „Das ist aber sehr bedauerlich,“ meinte der Herr Professor

und ging taktvoll, aber kopfschüttelnd auf ein anderes Gebiet über.

Damit aber war dem Doktoranden nur aus der augenblicklichen

"erlegenheit geholfen, denn er begibt sich des großen Genusses,

ein Buch von 150 Seiten mit Nutzen fürs Leben lesen zu können,

welches vor einiger Zeit erschienen ist: Die Kontroverse über

Rassenkonstanz und Individualpotenz, Reinzucht und

Kreuzung. Im Lichte der biologischen Forschungen

historisch und kritisch betrachtet von H. Kraemer, Pro

fessor in Bern. _

Nach einer stilistisch berückend schönen und inhaltlich er

hebenden Einleitung, in der Kraemer beweist, daß er zu den

Naturen gehört, welche sich nicht von dem raffiniert klug angelegten

System haben betören lassen, durch den steten Hinweis auf das

Transzendentale den Blick abzulenken von dem, was auf der Erde

nottut, geht K. dazu über, in verschiedenen Kapiteln seinen eigent

lichen Gegenstand zu besprechen. '

Das Kapitel I handelt von der Konstanz der Arten einerseits

und der Transformationslehre andererseits, wie sie bezüglich der

ersteren im Sinne der Bibel und der frommen Anschauungsweise

der Gläubigen bekannt ist und sich an die Namen von Linnt’a,

Cuvier, Agassiz anlehnt, hinsichtlich der letzteren aber durch die

Namen Darwin, Lamarck, Goethe in unauslöschlicher Erinnerung

eingegraben bleibt. Gleichsam wie an einem Kolossalgemälde vor

bei durchfliegen wir dieses Stück Erdengeschichte an der Hand K.s.

Das Kapitel II bringt den weiteren Ausbau der letzterwähnten

Lehre, die unter der Bezeichnung Darwinismus besser bekannt sein

dürfte und von Männern wie Häckel, Weismann (Lehre von der

Geminalselektion), Rertwig, Boveri usw. vertreten wird. Wie

eigentlich selbstverständlich, hat der Darwinismus, dessen Grund

gedanke: die Entwicklung durch natürliche Auslese der für den

Kampf ums Dasein vorteilhafter veranlagten Organismen (Zuchtwahl)

und damit eine ständige Abänderung (Variation) derselben ist, durch

die kritischen Arbeiten von hüben und drüben viel von seiner

ursprünglichen Gestalt verloren. Wenn dadurch aber auch der

Glaube an eine spielend leichte Erklärung aller vorhandenen

organischen Formen stark erschüttert werden ist, so haben doch

die wachgerufenen Fragen nach dem Modus der „Bewirkungen“

auf den Organismus und von da auf das Keimplasma als den

Träger aller im Stoff vorhandenen Kräfte (Biologie) das Dunkel

auch nicht erhellt, was über diesen Dingen ruht.

Im Kapitel III geht der Verfasser noch eingehender auf die

vergleichsweise Bedeutung der verschiedenen Variationen für die

Entwicklung aller organischen Formen ein, indem er die Fragen

verfolgt: Was ist Anpassung der Organismen an äußere Verhältnisse?

und: Wie kommen schließlich dauernd bestehende Merkmale einer

bestimmten Organisation (z. B. aller Individuen einer Rasse) zustande,

bzw. ist deren Vorhandensein überhaupt anzuerkennen?

Soweit nun lagen der Besprechung eigentlich allgemein natur

wissenschaftliche Betrachtungen zugrunde.

Im Kapitel IV stellt K. nun die Anschauungen über Rassen

konstanz und Individualpotenz in der Tierzucht gegenüber, zwei

Begriffe, die sich mit Reinzucht und Kreuzung decken und praktische

Bedeutung eigentlich nur für die vom Menschen künstlich betriebene

Haustierzucht erlangen. ‘Die ältere dieser beiden Lehren, die von

der Konstanz, sucht bekanntlich den Wert der Zuchttiere in der

Reinheit ihrer Rasse und Abstammung, da nur diese allein dem

Tiere die gesicherte Vererbuugskraft gäbe. Die Lehre der Individual

potenz aber, die von v. Nathusius eingeleitet und von Settegast

 

ausgebaut‘worden ist, legt die erhöhte Vererbungskraft auf solche

Tiere, die sich bereits durch merkliche Variation, „Neubildung der

Natur“, von den anderen abheben, indem gerade an ihnen die Natur

ihren festen Willen zur Veränderung andeute. Eigentlich, so sollte

man meinen, ist für das Aufkommen der Individualpotenz gegen

Ende des vorigen Jahrhunderts mehr „der Zug der Zeit“ ver

antwortlich zu machen. der den Individuen im allgemeinen zu

größerem Rechte verhelfen wollte, aber die Lehre hat Einfluß erlangt,

und man muß mit ihr rechnen. Um die Bedeutung der beiden ein

ander entgegengesetzten Lehren aber auch streng sachlich durch

zuführen und gegeneinander abzuwägen, holt K. weit in der Ge

schichte aus. Die Ansichten von Aristoteles, Strabo sind ihm

so willkommen, als die von Xenophon, Diodor, Columella,

0vid ihm geläufig sind, ja selbst das Neugriechische, dessen Studium,

wie ich aus privater Quelle weiß, K. sich zu diesem Zwecke hin

gegeben hat, gibt ihm Gelegenheit, seinen Spürsinn zu betätigen.

Vorn wenig ergiebigen Mittelalter gebt K. auf die Neuzeit über

und versteht es, die mannhaften Vertreter der Konstanzlehre, wie

Wallstein, Justinus, Weckherlin, als gewappnete Ritter auf

treten zu lassen, denen er die Individualpotenzlehrer als leichte,

aber gefährliche Scharfschützen gegenübersteht.

Im Kapitel V läßt K. nun die eigentliche Schlacht schlagen, und

heiß tobt der Kampf um den Beweis, wer Recht hat. Der Absicht

des Verfassers gemäß cndigt er mit einer Niederlage der Individual

potenzlehre, und es ist vielleicht die einzige schwache Seite des

Buches, daß die Vertreter der letztgenannten Theorie ihre menschlich

irrende Seite zu sehr zeigen müssen.

Kapitel VI bildet das Rückzugsgeplänkel. Aber selbst indem

die Ergebnisse der biologischen Forschungen der allemeusten Zeit

aus der Botanik und Zoologie von Wilson, Haecker, Sutten,

Cannon u. a.‚ wenn auch als schwere, so doch letzte Truppen für

die Rettung der Individualpotenzlehre vorgeschickt werden, bringen

sie nur neue Verwirrung in die fliehenden Truppen. Die Konstanz

lehre behauptet als Sieger den Platz, und die Fanfaren blasen

Sieg: „Die Rasse macht’s bei Roß und Reiter.“ Wir sind von

Kraemer, dessen Logik einer guten Auslese unterlegen zu haben

scheint, gewöhnt, daß er keine Phrasen macht, und indem er den

Wert der vergleichenden Entwicklungsgeschichte zum Studium der

Tierzucht betont, glaubt man das Gerassel von Ketten zu hören,

die den Geist festgeschmiedet halten. wenn man hört, wie er klagt,

daß die Lehrer der Hochschulen doch wenigstens im Kolleg oder

in der literarischen Tätigkeit auf biologische Fragen eingehen

dürften. Und wie geeignet K. dafür ist, um mit scharf geschliti‘enem,

modernem Rüstzeug einen Kampf zu wagen, beweist die für Mut

und Kraft zeugende Aussprache, daß das Empirium der rein

geistigen Wissenschaften durch das Aufkommen der praktischen

Wissenschaften stark erschüttert worden ist. Als echter Gelehrter

„verehrt er das Unerforschliche“ und weiß denen trefflich zu dienen,

die unter allen Umständen das Walten eines Gottes (‘r’) auch schon

dem Namen nach durch eine mechanistische Erklärung alles Be

stehenden ausgemerzt wissen wollen.

Ungefähr in die Mitte seines Buches stellt Kraemer den Kern

punkt der ganzen Streitfrage auf in dem Satze: „Und so werden

wohl auch die Gründe vielleicht andere sein, die die beiden

Gruppen von Merkmalen (Anpassung und Organisationsmerkmale)

bedingen.“ So ist es auch. Solange wir jedoch nichts näheres

wissen über die Bedingungen des Lebens überhaupt, dürfte die

Frage nach der Herkunft der Merkmale wie der Formen verfrüht

sein. Statt Merkmale das Wort Formen gebraucht, kann man ein

wenden: Was sind überhaupt Formen‘? Korrelativ verbundene

Energiezentren im Sinne Oswalds, weiter nichts. Und wenn wir

häufig wähnen, zu wenig zu verstehen von dem Wechsel der

Formen,‘ so liegt dies vielleicht daran, daß wir den einzelnen

Organen außer ihrer wirklichen Funktion noch eine scheinbare,

ideale zuerkennen. Ich meine, wir kämen vielleicht zu einer viel

einfacheren Erklärung aller Formen, wenn wir die Forderungen

unseres rationalistischen Denkens etwas mehr zurückdrängten und

jene mehr in das Gebiet des „was nicht alles möglich ist“ ver

wiesen. Ein „edles Menschenantlitz“ ist, prinzipiell und natur

wissenschaftlich betrachtet, schließlich nichts besseres, als ein ge
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wisser, gleichfalls unbehaarter Körperteil bei einigen Affenarten.

Der Mensch trägt Geheimnisse in die Natur, wo keine sind. Wenn

wir, um bei dem gewählten Beispiel zu bleiben, vom menschlichen

Antlitz, in dessen Zügen wir übrigens genau dieselben elementaren

Linien wiederfinden wie beim Tier (vgl. Flammarion, La terre

avant la er6ation de l'homme), uns ein Urteil bilden, so geraten wir bei

dieser oder jener Form bald in Verzückung, bald erweckt es in

uns Abscheu. Warum legen wir uns ‚die Pflicht eines solchen

Urteils überhaupt auf? Genügt es nicht, zu wissen, daß es hervor

gegangen ist aus modifizierten Wirbelknochen und Kiemen, daß

es der Träger gewisser Nervenorgansysteme ist und nichts zu tun

hat mit dem Gang der inneren Maschine, wenn nicht in Hinsicht

auf die Wirkung von seiten jenes Urprotoplasmas, welches wir

Gehirn nennen, und als dessen Hilfsorgan es bezeichnet werden

kann? Es darf keinem Zweifel unterliegen, alles was wir als

äußerlich erblicken, kommt als Wirkung von innen heraus, und

man muß Kraemer recht geben, wenn er auch von der Ernährung

in Quantität und Qualität verschiedene Formen abhängig macht.

Warum auch nicht? Denn so gewiß als der Duft der Rose durch

Berührung abgelöster materieller Teile der Blume mit gewissen

Nervenfasern entsteht, so wenig darf es uns wundern, wenn durch

die in den Körper aufgenommene Nahrung Farben- und Formen

veränderungen bedingt sind; denn es sind auch nur räumliche

Teile, die sich ablagern und dabei alterierend wirken.

Was nun den eigentlichen Streit um den Wert: hie Konstanz,

dort lndividualpotenz anlaugt, so liegt n. m. A. hier derselbe

geheimnisvolle Zustand zugrunde, wie wir ihn im Leben auch

sonstwo erkennen: der Streit zwischen der großen Masse des Volkes

mit einer gewissen stabilen Weltanschauung, und der jener Einzelnen,

die man mit dem in der Chemie gebräuchlichen Namen Katalysatoren

bezeichnen könnte. Nur derjenige, welcher sich eine bestimmte

Weltanschauung gebildet hat bzw. einer gleichdenkenden Gruppe

angehört, ist für das praktische Leben brauchbar, und doch muß

auch jener Einzelne sein, wenn die Welt fortschreiten soll. Wer

kann es ergründen, warum es so ist? Ähnlich verhält es sich mit

der Zucht. Nur die Zucht in Hinsicht auf die Konstanziehre| ist

von praktischer Bedeutung; denn ihre Wirkung ~ist allgemein und

nachhaltig. Mit der lndividuaipotenz aber kann nur der einzelne

Züchter etwas anfangen; er bringt, bald absichtlich bald unabsichtlich,

das Reis hervor, das nachher aufgepfropft werden kann. Darauf

will K. auch hinweisen, wenn er vor einer Verwechslung der

Konstanz der Vererbung mit Rassenkonstanz warnt. Die Rassen

konstanz ist die verkörperte Konstanztheorie (den Beweis lese man

im Buche selbst nach), unter deren Wirkung allein die Zucht

dauernd gedeihen kann; die Konstanz der Vererbung aber wechselt

mit der Individualpotenz und bildet sich nur je nach dem Laufe

der Zeiten. Den Einfluß des Individuums bzw. seiner Eigenschaften

leugnen auch die Konstanztheoretiker nicht, nur schlagen sie seine

Wirkung auf eine gleichbleibende Vererbbarkeit nicht eben über

trieben hoch an. In diesem Sinne ist selbst Pott-Mürichen ein

ausgesprochener Konstanzler, der bekanntlich eine Herde um so

ausgeglichener sein läßt, je mehr sich die Zucht den natürlichen

Verhältnissen nähert.

Es ist für den ernsten Leser ein unbezahlbarer Vorzug des vor

liegenden Buches, daß K. die Beweisführung für die Brauchbarkeit

der Konstanzlehre gegenüber der Individualpotenz nicht mit

ängstlichem Flügelschlagen am Boden beginnt, sondern sich sofort

im Bewußtsein seiner Kraft mit kurzen, kräftigen Stößen in den

blauen Äther schwingt, wo er langsam, aber doch so ungeheuer

sicher seine Kreise zieht und bei jedem Stoße seinen Gegner trifit.

So führt, gegenüber der in‘ der neusten Zeit aufgetauchten Ansicht,

daß die Entstehung neuer Arten nicht aus einer langsamen Verän

derung an einer Reihe vonEinzelwesen, sondern aus einer plötzlich

entstandenen Abänderung vorhandener Organisationsmerkmale an

einem Individuum als Ausgang eben dieser neuen Art zu erklären

sei (Mutationslehre von de Vries), Kraomer sachte, aber über

zeugend seine Gegner zu der Schlußfolgernng, daß es auch den

sehr bewußt vorgehenden Züchtern noch nie gelungen sei, ab

sichtlich und willkürlich eine gewisse bestimmte Summe von indivi

duellen Eigenschaften in einem Individuum so zu vereinigen bzw.

festzuhalten, daß.es die Gaben auch.v sicher vererbt hätte, was

 
wiederum für die Konstanzlehre 'spräche. Aniangend jedoch den

Hinweis auf die Nichtühertragbarkeit erworbener Eigenschaften und

Besonderheiten für die Richtigkeit der Konstanztheorie im allgemeinen

Sinne, möchte ich mir erlauben, darauf hinzuweisen, daß in den

dafür in Betracht kommenden Fällen und Versuchen fast immer

übersehen worden ist, ob die betreffenden Organe, Teile, Eigen

schaften zum spezifischen Individualleben integrierend oder nur

gewissermaßen nebensächlich gehörten, wie z. B. der Schwanz

eines Schafes. Wir wissen ja eigentlich heute noch gar nicht, was

das für ein Ding ist, und welchen Zweck er von Anfang an hat,

so ein Schwanz, und warum er sich bei dem einen Tiere so un

geheuer entwickelt, bei dem anderen aber gänzlich verschwunden

ist. Wenn K. bei den Möglichkeiten von einer Veränderung durch

äußere Einflüsse von einer Unmöglichkeit der Veränderung durch

Belichtung (Seite 27) spricht, so erinnere ich demgegenüber an die

Wirkung der Röntgenstrahlen auf die Haut und selbst die tiefer

liegenden Gewebe. Ja! Wer sagt uns denn, ob es nicht Kräfte

(wir nennen sie Strahlen) gibt, die tief ins Innere der Erde gehen

und dort die Veränderung des Samenkorns zum Sprossen und zum

Wachsen hervorrufen?

Alles in allem: die tierltrztliche Literatur kann stolz auf ein

solches Buch sein. Bei mir hat es seinen Zweck erreicht, aufklärend

zu wirken und die Lehre von der Konstanz der’Arten als eine für

die moderne Tierzucht wertvollem anzuerkennen. Daß ich mich

durch das Studium der Gründe von der Seite des Autors nicht habe

abbringen lassen, beweist der Umstand, daß meine Notizen über

meine Schlüsse schon niedergeschrieben waren, ehe ich des Autors

gleichlautende Ansichten (Seite 98) gelesen hatte. Übrigens spricht

sein Verhältnis zu seinem in der Tierzuchtlehre hochverdienten

Vater allein schon für seine Theorie.

Was schließlich die Widmung des Buches an die Studierenden

der tierärztlichen Fakultät der Universität Bern angeht, so will

Kraemer anscheinend und vielleicht nicht ohne Absicht auf die

in Deutschland herrschenden Zustände dokumentieren, daß mit der

Erhebung der dortigen tierärztlichen Hochschule zu einer Fakultät

auch ein besonders freundlicher und von gegenseitiger Achtung ge»

tragener Ton seinen Einzug gehalten hat. Wahrscheinlich betrachtet

er es als eine seiner Aufgaben, die Studierenden fühlen zu lassen, daß

der Lehrer sie liebt, daß er sie erwärmen und begeistern möchte.

„Horizont und Geist bedeuten für einen jungen Mann alles, nicht

das trockene Wissen.“

So mögen sich denn auch die Studierenden der Tiermcdizin

beeilen, Kracmers Ruf zu folgen und ihn in dem Lager seiner

Feinde, wohin er sich wie ein guter Führer als erster gestürzt hat,

nicht im Stiche lassen. Sie mögen ihm helfen, das Feld zu stürmen,

ehe es von anderer Seite wieder genommen und der Tierarzt heraus

gedrängt wird. Der tierärztliche Stand aber möge aus diesem Buche

begreifen lernen, wohin die biologischen Anstalten gehören, deren

Gründung in jüngster Zeit von sich reden macht.

Cleve, den 6. April 1905. Dr. Sc_hmitt-Cleve.

Protokoll der 46. General-Versammlung des Vereins

der Tierärzte des Regierungsbezirke Wiesbaden

am 17. November 1906 in Frankfurt a. M.

Anwesend sind die Mitglieder: Veterinitrrat Dr. Augstcin

Wiesbaden, Kreistierarzt Dr. Thoms-Frankfurt a. M., Tierarzt Nöll

Kirberg, Tierarzt L 0 d e rh o s e-Königstein, Schlachthofdirektor Dr.

ReihEms, Veterinärrat Emmerich-Weilburg, Tierarzt Bordel

Frankfurt a. M.‚ Kreistierarzt Werner-Diezj Tierarzt Wagner

Frankfurt a. M., Kreistierarzt Wenzel-Limburg, Tierärzte G röt y,

Lückin g, Sturhahn, Moldenhauer-li‘rankfurt a. M., Kreistier

arzt Sahnerdiomburg v. d. H., Kreistierarzt Pitz-Eltville, Schlacht

hofdirektor Luft-Homburg v. d. H., Dr. Voirin-Frankfurt a. M.,

Kreistierarzt Schlichte-Usingen, Kreistierarzt Dr. Morgenstern.

Marienberg, Kreistierarzt Staupe-Biedenkopf, Tierarzt Dr. Arnold

ldstein, Kreistierarzt Dr. Knauff-Montabaur, Tierarzt Dr. von

Sande-Frankfurt a. M., Kreistierarzt Heckelmann-Rennerod, Kreis

tierarzt Dr. Jehrke-St. Goarshausen, Tierarzt Merz-Oberlahnstein,

Tierarzt Walter-Frankfurt a. M , Tierarzt Schaaf-Hochheim, Kreis

tierarzt Simmermach er-Langenschwalbach. ' - ’ . l A
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Der Vorsitzende, Veterinärrat Augstein-Vl’iesbaden, eröffnet

um 12 Uhr die Versammlung; er begrüßt die erschienenen Kollegen,

insbesondere die Gäste — die Heften Korpsstabsveterinär Reck—

Frankfurt a. M., Professor Dr. Gmeiner-Gießen, Oberstabsveterinär

Höhnke-Darmstadt und Kreistierarzt Wittlinger-Hanau ——, die

durch ihren regelmäßigen Besuch der Versammlungen ihr freund

liches und reges Interesse für den Verein bewiesen. Die Herren

Professor Dr. Olt-Gießen und Veterinärrat Dr. Schneider-Offen

bach waren leider am Kommen verhindert und sandten dem Verein

schriftlich ihre besten Grüße.

In die Tagesordnung eintretend, erteilte der Vorsitzende sodann

dem Referenten — Kreistierarzt Siminermaeher-Langenschwalbach

— das Wort zu seinem Bericht über die Tagung des Deutschen

Veterinärrates in Breslau. Da die Verhandlungen des Veterinär

rates in der Berliner und Deutschen Tierärzti. Wochenschrift er

schienen waren, konnte Referent dieselben in Kürze behandeln und

ausführlicher bei der Schilderung der Kongreßleitung und der gesell

schaftlichen Veranstaltungen, die den Mitgliedern geboten wurden,

verweilen. In erster Linie hob er die geradezu bewundernswerte

körperliche und geistige Frische und Ausdauer des Verhandlungs

leiters, Herrn Geheimrat Dr. Esser-Göttingen, hervor, der in den

Tagen vom 7.—10. Juni eine Arbeit geleistet habe, für die alle

deutschen Tierärzte ihm nur von Herzen dankbar sein könnten.

Weiter schilderte Referent die außerordentliche Gastfreundschaft,

die der Verein schlesischer Tierärzte den Kongreßmitgliedern er—

wiesen bat und die allen Teilnehmern unvergeßlich sein wird. Den

Gesamteindruck, den der Redner aus Breslau mit nach Hause

nahm, sei der gewesen, daß die Vertretung der tierärztlichen

Interessen bei dem Deutschen Veterinärrat in besten Händen ruhe,

und daß wir uns der zuversichtlichen Hoffnung hingeben dürften,

daß wir Tierärzte einer guten Zukunft entgegen gingen.

Der zweite Punkt der Tagesordnung brachte den hochinter—

essanten Vortrag des Herrn Professor Dr. Gmeiner-Gießen über

das Thema: Die medikamentelle Behandlung von Infektionskrank

heiten der Haustiere. — Der Redner beleuchtete eingangs den Be

gxifl’.lnfektionskrankheit im allgemeinen und speziell klinischen Sinn,

ging dann auf den Wert und die Indikationen der Fieberbehandlung

über und legte anschließend klar, warum heutzutage vorwiegend

der Bekämpfung der Herzschwäche und ihrer schweren Folge

erscheinungen das Hauptgewicht bei der ganzen kurativen Tätigkeit

des Tierarztes beigelegt werden muß. Der Arzneischatz verfügt

hierbei über folgende Präparate: Digitalis, Strophantus, (‘amphor

und Cofl‘ein. Alle diese bespricht Redner eingehend unter spezieller

Beachtung ihrer Zusammensetzung, Wirkung und Anwendung. Vom

klinischen Standpunkt empfiehlt er als die geeignetste Maßnahme,

speziell bei den septischen Infektionskrankheiten, von Coffeino

Natrium salicylicum Gebrauch zu machen, welches in subkutan zu

applizierenden Dosen von je 5—7 g bei großen Haustieren, täglich

event. zwei- bis dreimal, die wertvollsten Dienste leistet. —— Reicher

Beifall lohnte den Redner für seinen, allen in der Praxis stehenden

Kollegen interessanten und instruktiven Vortrag; der Vorsitzende

sprach im Namen des Vereins dem Vortragenden für seine liebens

würdige Bereitwilligkeit, die Tagesordnung durch seinen Vortrag

so wertvoll bereichert zu haben, den herzlichsten Dank aus. Eine

lebhafte Diskussion schloß sich an den Vortrag an, an der sich

u. a. besonders Kreistierarzt Werner-Diez beteiligte.

In Erledigung des dritten Punktes der Tagesordnung erläuterte

ein Vertreter des Allgemeinen Deutschen Versicherungs-Vereins in

Stuttgart mit kurzen Worten die Wichtigkeit der Haftpflicht

versicherung für Tierärzte. Aus seinen Ausführungen ist als be

sonders interessant hervorzuheben, daß seit dem Inkrafttreten des

Bürgerlichen Gesetzbuches im Jahre 1900 ungefähr die zwanzigfache

Anzahl von Haftpflicht-Ansprüchen als Feuerschäden-Anspriiehe ge

stellt würden. Da mehrere Kollegen mit der genannten Gesellschaft

nur gute Erfahrungen gemacht haben, wird auf Antrag des Refe

renten ein Vertrag mit dem Versicherung -Verein abgeschlossen, der

den Kollegen nicht unwesentliche Vorzüge bietet.

Bei Punkt vier — Mitteilungen aus der Praxis — werden leb

hafte Klagen über Überhandnehmen des Pfuschertums im Bezirke

laut. An der Diskussion beteiligen sich besonders die Kollegen

 

v. Sande, Schlichte, Emmerich, Dr. Arnold und der als Gast

anwesende Kreistierarzt Wittlinger-Hanau. Da vielfach die

Apotheker sich durch Erteilung von Ratschlägen und Abgabe von

Arzneien ohne tierärztliches Rezept an der Pfuscherei beteiligen,

auch sehr häufig „Spezialmittel“ führen, wird die Ansicht mehrfach

vertreten, daß es wünschenswert wäre, wenn bei den amtlichen

Revisionen der Apotheken die Departements- oder lx'reistierärzte

zugezogen würden. Dem Tätigkeitsbericht der im Jahre 1905 ein

gesetzten Kommission zur Bekämpfung des Pfuschertums sieht man

im Verein mit Spannung entgegen.

Nach Schluß der Versammlung vereinigte ein gemeinsames

Mittagsmahl im Hotel Drexel die Kollegen noch für einige ver

gnügte Stunden und erst die letzten Abendziige brachten die Teil

nehmer in ihre Heimat zurück. Auf Wiedersehen in Wiesbaden!

Der Schriftführer: Simmermacher.

Frühjahrs-Versammlung des Vereins Rheinpreuiiischer Tierärzte.

Sonnabend, den 4. Mai cr.‚ vormittags 11 Uhr, im Restaurant

des Zoologischen Gartens zu Köln.

Tagesordnung:

. Geschäftliche Mitteilungen.

2. Vereins- 1md Standesangelegenheiten.

' haupt.

3. Aufnahme neuer Mitglieder.

4. Neuwahl des Vorstandes und der Delegierten zu der Zentral

vertretung und dem Deutschen Veterinärrat.

. Verträge mit Versicherungs-Gesellschaften. Ref.: Lothes.

. Bericht der Tierschutz-Kommission, erstattet von Wigge.

. Mitteilungen aus der Praxis.

Der Vorsitzende: Dr. Lothes.
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47. Generalversammiung des Vereins der Tierärzte des Regierungsbezirke

Wiesbaden

am Sonnabend, den 4. Mai 1907, im RheimHotel zu Wiesbaden.

Beginn der Versammlung vormittags 11‘/, Uhr.

v ‚ Tagesordnung:

1. Vereinsangelegenheitcn. (Vorstandswahl, Kassenbericht usw.)

2. Bekämpfung der Schweineseuchen.

(Einleitendes Referat: Kreistierarzt Wenzel-Limburg.)

3. Mitteilungen aus der Praxis.

4. Wünsche und Anträge der Mitglieder.

Um 2 Uhr: Gemeinsames Mittagsmahl unter erwünschter Be

teiligung der Damen. Gäste sind willkommen. Die Anmeldung

der Gedecke (Preis 3 M.) bis spätestens 2. Mai an Herrn Veterinärrat

Dr. Augstein-Wiesbaden, Rheinstr. 88, erbeten.

Veterinitrrat Dr. Augstein, Simmermacher,

Vorsitzender. Schriftführer.

Für Sonntag, den 5. Mai, ist ein Ausflug nach Eppstein i. T.

geplant; näheres hierüber in der Versammlung.

62. ordentliche Mitgliederversammlung des Tierärztlichen Landesvereins

in Württemberg.

Die 62. ordentliche lliitgliedervcrsammlung findet am Sonn

tag, den 5. Mai 1907, vormittags 10 Uhr, im Königin Olga—Bau

(Saal, 1. Stock) zu Stuttgart statt.

Tagesordnung:

1. Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden.

‘2. Kassenbericht des Kassierers.

3. Besprechung über „die Besteuerung des Einkommens der

württembergischen Tierärzte“, eingeleitet von Herrn 0beramts

tierarzt K u h n - Künzelsau.

4. Mitteilungen aus der Praxis: Besprechung über Maul- und

Klauenseuche, über das Verhältnis der Tierärzte zu den Fleisch

besehauern und Fleistxhbeschauervereinen, über die Aufnahme

der Tuberkulose in das Reichsviehseuchengesetz usw.

Von 1 Uhr an findet im Königin Olga-Bau ein gemeinschaft

liches Mittagessen statt (Preis des trockenen Gedecke 2,50 Mark).

Die verehrliehen Vereinsmitglieder werden zu zahlreicher Be

teiligung freundlichst eingeladen.

Im Auftrag des Vereinsausschusses:

Der derzeitige Vorsitzende: Kösler.

Ref.: Lothes, Nahr
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II. Oulttung

über Spenden für Kollegen Loth-Ducherow

(vgl. Nr.8 und Nr. 12).

 

Dietz, Tierarzt, Frankfurt a. M. . . . . . . . . . 20 M.

Die städtischen Tierärzte Brombergs . . . . . . . . 15 „

Hilbrand, Bezirkstierarzt, Rostock . . . . . . . . . 10 „

Dr. Geißner, Distriktstierarzt, Windsheim . . . . . . 10 „

Süßenbach, Tierarzt, Wohlau . . . . . . . . . 10 „

Reck, Korpsstabsveterinär, Frankfurt a. M. . . . . . . 20 „

K., Tierarzt, Neuen . . . . . . . . . . . . . . . 5 „

Reimsfeldt, Kreistierarzt, Gleiwitz . . . . . '. . . . 10 „

Tietze, Bezirkstierarzt, Wittenburg . . . . . . . . . 5 „

Köhlken, Tierarzt, Huntebrück . . . . . . . . . . . 10 „

Hesse, Kreistierarzt, Neidenburg . . . . . . . . . . 20 „

Tierärzte von Glogau und Quaritz . . . . . . . . . 30 „

Die Veterinäre des XVI. Armeekorps, Metz . . . . . . 97 „

Die: Schlaehthauskollegen von Breslau . . . . . . . . 18 „

Dr.tKaiser, Hannover . . . . . . . . . . . . . . 10 „

Kbßmay, Oberveterinär, Breisach . . . . . . . . . . 5 „

Klingelstein, Kreistierarzt, Löwenberg . . . . . . . . 10 „

Dr. Augstein, Veterinärrat, Wiesbaden . . . . . . . . 10 „

Fischer, Kgl. Gestütsinspektor, Trakehnen . . . . . . 10 „

Tennert, Stabsveterinär, Gumbinnen . . . . . . . . . 10 „

Joscbko, Tierarzt, Strehlen . . . . . . . . . . . . 5 „

Schnmm, Tierarzt, Naumburg . . . . . . . . . . . 4 „

Lewin, Oberstabsveterinär, Münster 5 „

Sr., Planen . . . . . . . . . . . . . . . 10 „

Der tierärztliche Kollegenabend der niederen Ruhr . . . 38 „

Beß, Tierarzt, Görlitz . . . . . . . . . . . 3 „

Pillmann, Tierarzt, Herne. . . . . . . . . . . . . 5 „

Homann, Tierarzt, Zeulenroda . . . . . 3 „

Henneberg, Bezirkstierarzt, Waltershausen 5 „

Summa 414 M.

Wahrendorff.

Genessenschal'tllches. ‚ _

In der Entwicklung des Geschäftsbetriebes der Wirtschafts

genossenschaft Deutscher Tierärzte E. G. m. b. H. zu Posen ist im

verflossenen 1. Vierteljahr d. J. gegenüber dem 1. des Vorjahres

eine erhebliche Aufwärtsbewegung festzustellen, wie folgender

Ausweis ergibt:
  

 

 

 

D M't l‘ dZahl_ der Zahl der Wert eläug„lfäh‘,ieem

Monat h_m' waren‘ der Ausgänge Rabatte für

gheder ausgänge waren

1906 1907 1906 1907

1906{1907 1906i 1907 M. M. M. M.

Januar 264‘340 139! 369 4306,69 10 444,78 78,60 604,02

Februar. 270 .‘ 347 1601 421 5209,36 10 321,20 108,40 582,98

März . 2771355 280; 534 10 432,97 15 554,52 126,45 910,35

imganzen E 57911324. 19949,02 36320,50 313,45 52097,35

Marks-Posen.

Maßnahmen zur Verfügung tlerlscher Schädlinge.

Die Verluste, welche durch tierische Schädlinge (z. B. Nagetiere,

Schnecken, Fliegen usw.) hervorgerufen werden können, sind be

trächtlich. Trotzdem wird gegen diese Feinde der Landwirtschaft

im allgemeinen nur Wenig unternommen, weil den Betrofienen wirk

same Abwehrmaßregeln in den meisten Fällen noch unbekannt sind.

Die Landwirtschaftskammer für die Provinz Sachsen hat daher

in ihrem bakteriologischen Institut für Tierseuchen in Halle a. S.,

Freiimfelderstr. 68, eine Auskunftsstelle eingerichtet, welche in

allen, die Vertilgung tierischer Schädlinge betreffenden Fragen Rat

erteilen wird, und es wird anheimgestellt, hiervon Gebrauch zu

machen. Die Auskunft erfolgt gegen eine Gebühr von 0,50 Mark.

Versuche zur Bekämpfung der Blenenpest.

Die Biencnpest oder Faulbrut führt bekanntlich zur Vernichtung

der im Bienenstock vorhandenen Brut und schädigt bei einem bös

 
artigen Verlaufe die Bienenwirtschaft in hohem Maße. Faulbrütige

Stöcke erkennt man an der veränderten und toten Brut. In den

Zellen befinden sich keine Maden, sondern eine schleimige, gelb

liebe bis bräunlich-schwarze, übelriechende Masse.

Da die bisherigen Heilmittel sich als unzureichend erwiesen

haben, machen wir die Bienenzüchter auf ein neues Verfahren auf—

merksam und stellen anheim, sich behufs Anstellung von Ver

suchen mit unserem Bakteriologischen Institut für Tierseuchen in

Halle a. S., Freiimfelderstr. 68, in Verbindung zu setzen.

Personalien.

Auszelchnungen: Es wurde verliehen den Tierärzten Schachinger

Hochfelden und Waller-Lübbecke der preußische Kronenorden

IV. Klasse, den Kreistierärzten Dr. AchilIes-Wernigerode, Pilz in

Eltville und Dr. Kaba'ta-Pyrmont die Landwehr-Dienstauszeichnung

l. Klasse; der Oberamtstierarzt Joseph Lippus-Spnichingen (Württ.)

erhielt die silberne landwirtschaftliche Verdienstmedaille.

Ernennungen: Veterinärbeamte: Dr. Philipp Schwez'ckert,

veterinärärztlicher Hilfsarbeiter beim Ministerium für öffentliche Ge—

sundheitspflege in Darmstadt, zum Kreisveterinärarzt-Assistent in

Gießen; Dr. E. Nopiisch, Zuchtinspektor und Bezirkstierarzt extra

statum zum Bezirkstierarzt in München; Tierarzt Albert Vierling aus

Weiden zum stellvertretenden Bezirkstierarzt in Sulzbach (Ober

pfalz). — Schlachthofverwaltung: Schlachthofinspektor Wehe!

Pritzwalk zum Schlachthofdirektor in Oppeln, Tierarzt Richard Grund

mann aus Bolkenhain i. Schles. zum IV. Schlachthoftierarzt in

Kassel. — Versetzungen: Bezirkstierarzt Huß-Wertingen nach

Gmünden, Distriktstierarzt Dr. Max .Kreutxer-Altomünster nach

Mumau (Oberbayern). — Verabschiedet: Der Schlachthofdirektor

Magz'n-München ist aus dem Dienst geschieden.

Niederlassungen: Tierarzt Trolldem‘er in Münder a. Deister, Peter

Kölh'seh in Nürnberg. — Verz o gen: Die Tierärzte Friedrich P1581

München nach Sonthofen (Schwaben), Hugo Rasenlrranx-Simmern

nach Teisendorf(0berbayeru), Eduard Schadflemmingen-nach-Bieden-

burg (Oberpfalz).

Examina: Promoviert: Die Tierärzte Robert Balaroz'ne und

Bruno Ruppert aus Berlin zum Dr. med. vet. in Bern; Woher Frei

und Hermann Riehl-Delitzsch zum Dr. med. vet in Zürich. —, Das

Examen als beamteter Tierarzt bestanden in Baden: die Tier

ürzte Albert Doll-Kandern; Dr. Karl Gerspach, 1. Assistent am Tier

hygienischen lnstitutin Freiburg, Ernst Hans-Altenheim, AdamJoachim

Rheinbischofsheim; Dr. Maar Martin-Karlsruhe; in Sachsen Tierarzt

Johannes Lenk aus Markranstädt. — Approbiert: Die Herren

Gustav Becker aus Görlitz, Johannes Jahn aus Bitterfeld, H’z'llz'

Plessow aus Fahrland, Cosmar Schalsv aus Tharnau, Kurt Scholx aus

Landeshut, Willi Sommer/chi aus Bojanowo.

In der Armee: Preußen: Verabschiedung: Oberveterinär

Klinke im Feldart.-Regt. Nr. 1 auf seinen Antrag mit Pension in

den Ruhestand versetzt. —— In der Schutztruppe für Deuts ch

Südwestafrika: Ausgeschieden: Obcrveterinär Hecke behufs

Wiederanstellung in der Königl. Preußischen Heeresverwaltung.

Todesfall: Distriktstierarzt Friedrich Hauck-Dürkbeim (Pfalz).

Vakanzen.

(Vgl. Nr. 15.)

Schlachthofstellen: Cottbus: Assistenztierarzt zum l. Juli er.

Bewerb. mit Angabe der Gehaltsansprüche a. d. Magistrat. —

München: Direktor. Gehalt 4440 M. bis 7200 M. Bewerbungen

bis l. Mai cr. a. d. Magistrat. — Neuß: Direktor zum 1. Juli cr.

Gehalt 3600 M. bis 4800 M., freie Wohnung etc. Bewerb. bis

1. Mai cr. a. d. Bürgermeisteramt.

Stellen für ambulatorische Flelschbssehau und Prlvatpraxls: Wanne:

Tierarzt. Auskunft erteilt die Amtsverwaltung. — Wormditt,

Kr. Braunsberg: Tierarzt. Auskunft erteilen der Bürgermeister und

der Kreistierarzt.

Besetzt: Schlachthofstelle in Kassel.
  

Verantwortlich für den Inhalt (exkl. Insententell): Prof. Dr. Sehmnltz In Berlin. — Verlag undfiligentum der Verlagsbuchhandlung von Richard Schoß: in Berlin. —

Druck von W. Blixenstein. Berlin.
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Zur Ätiologie der Schweinepest.

Von Dr. Schrelber-Landsberg a. W.

(Aus dern bakteriolog. Institut der Serum-Gesellschaft in. b. ll.)

Die Untersuchungen über die Infektiosität der Schweinepest

haben in neuerer Zeit zuerst von Amerika her Zweifel entstehen

lassen, daß der Bacillus suipestifer wirklich der Erreger dieser

Seuche ist. In erster Linie waren die Bedenken aufgetaucht

bei den perakuten Formen, die in der Hauptsache als Septikämie

verlaufen, und die durch Material übertragen werden konnten,

das durch Tonfilter von visiblen Bakterien befreit worden war.

Ostertag, welcher als Erster in Deutschland die Befunde der

amerikanischen Forscher nachprüfte, fand anfangs, daß die

deutsche Schweinepest nicht durch ein filtrierbares Virus hervor

gerufen werden könnte, und daß dadurch die amerikanische

Schweinepest von der deutschen zu unterscheiden wäre, indem

er die amerikanischen Befunde bestätigte. In einer neuen Arbeit

aber wird von Ostertag und seinem Mitarbeiter Stadie auch

für die deutsche Schweinepest der Bac. suipestifer als Ursache

fallen gelassen, und auf Grund neuer, gelungener Übertragungs

"ersuche ebenfalls ein filtrierbares, ultravisibles Virus ange

nommen. Der Bac. suipestifer wird zu einem harmlosen, sapro

phytischen Spaltpilz degradiert, der nur zufällig bei Schweine

pest zugegen ist, und demzufolge müßte dem Schweinepestscrum,

welches mit Hilfe dieses Mikroorganismen gewonnen wird, jede

Bedeutung für die Bekämpfung der Schweinepest abgesprochen

werden. ‘

Im Bakteriologischen Institut der Serum-Gesellschaft zu

Landsberg a. W. werden Schweinescuchenv und Schweinepest

seit dem Jahre 1899 ständig experimentell bearbeitet und be

sonders die Immunisierungen dagegen seit dem. Jahre 1904

durch umfangreiche Versuche an einer großen eigenen Schweine

haltung und vom Herbst 1906 ab auch bei Schweinezucht

studiert. Au einem dauernden Tierbestande von 70» —1008chweinen

(Jorkshire-Kreuzungen) der verschiedensten Altersstufen, welche

teils auf Märkten und von Händlern gekauft wurden, teils auch

schon aus eigener Zucht stammen, sind nach subkutaner, intra

peritonealer ‚und intravenöser Impfung mit dem Bac. suisepticus

und Bac. suipestifer so viele Beobachtungen. gemacht werden,

daß wir auch in die Lage gesetzt worden sind, für diese höchst

bedeutsame Frage sehr wertvolle Beiträge zu liefern.

Es ist uns in vielen Versuchen sicher gelungen, bei Schweinen

mit dem Bac. suipestifer nicht nur die chronischen Formen,

sondern auch die akute und perakute Form’ experimentell zu

erzeugen. Wir konnten‘ ferner die Schweinepest von solchen

infizierten Schweinen auf gesunde durch einfaches Zusammen

sperren übertragen, und weiterhin absolut gesunde Tiere sowohl

durch aktive Immunisierung mit dem Schweinepestbazillus als

auch durch passive Immunisicrung mit unserem Schweinepest

Scrum vor einer Ansteckung schützen. '

Die perakute Schweinepest trat nach intravenöser Impfung

von 1—3 ccm Schweinepestkultur bei einer Inkubationszeit von

10—14 Tagen plötzlich mit oder ohne Lähmungserscheinungen

in der Nachhand auf und hat innerhalb 24 Stunden unter

blutigen Durchfällen zum Tode geführt. Äußerlich zeigten die

Tiere häufig noch hochrote bis blaurote scharf abgegrenzte Ver

fairbungen an den Ohren und die Körpertemperatur sank schnell

unter die Norm. Die Sektionen ergaben als hauptsächlichstes

Merkmal hochgradige blutige Darmentzündungen besonders des

Blind- und Dickdarmes, aber bakteriologisch war es oft nicht

möglich, den Schweinepestbazillus in den Organen nachzu

weisen. Die akute Form, welche gewöhnlich einen Krankheits

verlauf von 5—“8 Tagen zeigte, förderte bei der Sektion vor

nehmlich eine krupöse Darmentzündung zu Tage, und es war

, in diesen Fällen stets möglich, in den Darm-Lymphdrüsen, auch

, in Niere und Leber den Schweinepestbazillus wieder zu finden.

, Da, wo die chronische Schweinepest sich einstellte, magerten
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die Tiere bis zum Skelett ab, und zeigten im Leben dünn

breiige, graugrünliche Durchtälle. Die Sektionen erbrachten

die verschiedensten bei Schweinepest beschriebenen Veränderungen

nekrotisierender Darmentzündung. Wir haben Fälle gehabt, in

denen der Dick- und Dünndarm wie mit Kleie bestreut aussah,

wir haben schwere käsige Darmentzündung sowie auch Ge

schwüre und Boutons gefunden, so daß der Darm ein starres

Rohr darstellte.

Infolgedessen müssen wir auf dem alten Standpunkt ver

harren, daß der Bac. suipestifer der Erreger der Schweinepest

ist. Derselbe wirkt aber nicht als Bakterium allein, sondern

in der Hauptsache durch seine Stofl'wechselprodukte, welche er

in Wechselwirkung mit dem infizierten Organismus bildet.

Dieselben sind keine einfachen Sekretionsprodukte und werden

daher niemals in den künstlichen Nährmedien nachzuweisen

sein, auch ist nicht jeder Stamm des Bac. suipestifer ohne

weiteres imstande, sofort im Schweinekörper solche Produkte

zu bilden, und dadurch wird auf der einen Seite die verschiedene

Virulenz der Bakterien und auf der anderen die Unmöglichkeit,

durch Passagen unserer kleinen Versuchstiere dieselbe zu

steigern, bedingt. Im allgemeinen besitzt der Schweinepest

bazillus für Mäuse, Meerschweinchen, Kaninchen, nur eine so

geringe Virulenz, daß die Tiere nach 0,01 ccm Kultur ge

wöhnlich erst im Verlauf von 4—8 Tagen verenden. Wir

haben aber häufig die Beobachtung gemacht, daß plötzlich, ohne

daß für uns wahrnehmbare Einflüsse stattgefunden haben, die

Giftigkeit derartig gesteigert worden ist, daß 1/1000 ccm inner

halb 18—24 Stunden diese Tiere tötete. Es war aber nicht

möglich, diese plötzlich gesteigerte Virulenz konstant hoch zu

erhalten, vielmehr verschwand dieselbe bald ebenso schnell als

sie gekommen war. Die Einflüsse, welche die Giftigkeit des

Schweinepestbazillus erhöhen, sind uns bis jetzt noch nicht

sicher bekannt geworden, aber nach unseren Beobachtungen

scheinen die Mischinfektionen und Symbiose mit dem Bac. snisep

ticus und schneller Wechsel in hygienischen Verhältnissen solche

Momente zu sein.

Ich bestreite durchaus nicht, daß es mittelst filtriertem

Virus (Blut, Organextrakt an Schweinepest verendeter Schweine)

gelingt, Schweinepest wieder zu erzeugen und habe ich diese

Experimente auch gemacht, aber nur dann, wenn der Bac.

suipestifer im Schweineorganismus zugegen ist. Infolgedessen

ist der Bac. suipestifer kein harmloser Spaltpilz, der nur zu

fällig in jedem Falle der Schweinepest zugegen ist, sondern er

ist das notwendige Übel, und das filtrierbare Virus ist das in

Wechselwirkung mit dem Organismus gebildete Toxin, welches

als sogenanntes Aggressin im Sinne Bails infektionsfördernd

wirkt und den Schweinepestbazillus, der wie der Rotlauf

bazillus ein häufiger Bewohner des Schweines ist, mobilisiert.

(Auf die Stofl‘wechselprodukte des Schweinepestbazillus und

auf die aktive Immunisierung und Steigerung der aktiven

Immunität mit Bauchhöhlenexsudat von Meerschweinchen habe

ich bereits in meinem Vortrage „Über die Bekämpfung der

Schweinesenchen“ auf der 74. Naturforscherversammlung in

Karlsbad hingewiesen.) ‘Bei unseren kleinen Versuchstieren

wirkt der Schweinepestbazillus in der Hauptsache nur als

Bakterium, bei dem langsamen Infektionsverlauf werden so gut

wie keine Toxine gebildet außer bei Meerschweinchen nach

intraperitonealer Injektion und letalem Ausgang innerhalb

24 Stunden, und bei der weißen Ratte, wo häufig eine hämor

 

rhagische Konjunktivitis zu sehen ist, so daß die Augen voll

ständig durch Blutkrusten verschlossen sind.

Ebenso wie die Toxine, d. h. das tiltrierbare Virus, der

Schweinepestbakterien in gewisser Konzentration infektions

betördernd wirken, so befördern und erzeugen sie natürlich auch

in geringerer Menge eine Immunität, wodurch alle Beobachtungen

der amerikanischen Forscher und Ostertags, welche einem

ultravisiblen, neuen Infektionserreger zugeschoben werden, er

klärt werden.

Ferner müssen wir aus unseren Versuchen an Schweinen,

namentlich aus den Befunden bei der perakuten Form schließen,

daß der Schweinepestbazillus in seinen eigenen Stoffwechsel

produkten, nachdem dieselben eine bestimmte Konzentration er

reicht haben, zugrunde geht, so daß in diesen Fällen Bakterien

im Tierkörper nicht nachzuweisen sind. Die hämorrhagische

Darmentzündung ist die Folge reichgebildeter und hochgiftiger

Toxine, stellt also eine Intoxikationserscheinung dar, während

die käsigen und geschwiirigen Veränderungen die Produkte des

Bac. suipestifer selbst sind.

Die Deutung der erwähnten Erscheinungen bildet kein

Novum in der Mikrobiologie und läßt außer den anderen Be

obachtungen auch alle diejenigen Ausfälle erklären, wo es nicht

gelang, sowohl mit dem filtrierten Virus als auch mit dem

Schweinepestbazillus allein eine Infektion zu erzielen.

Als praktische Stütze für diese meine Auffassung möchte

ich folgendes Beispiel anführen:

Mitte Dezember 1906 bezogen wir für unsere Versuchs

anstalt vom Mager-Viehhof Friedrichsfelde 10 ca. 12 Wochen

alte Ferkel, im Gewicht von ca. 30 Pfund; 10 Tage darauf ver

endete plötzlich eins, und die Sektion ergibt hochgradige blutige

Darmentzündung, perakute Schweinepest. Die Schweine werden

mit Septicidin nachgeimpft und es reagieren 2 Stück ziemlich

heftig darauf. Eins wird durch Einspritzung größerer Dosen

am Leben erhalten, das andere magert ab und verendet am

8. Februar 1907 an chronischer Schweinepest (käsiger Darm

entzündung). Zu gleicher Zeit mit diesen Tieren kamen auch

noch 2 andere Transporte von Friedrichsfelde und zwar gelangte

der eine in eine Wirtschaft in Landsberg selbst, der andere

nach einer großen Schweinezucht in der nächsten Umgebung.

In beiden Gehöften bricht ungefähr zu gleicher Zeit die Schweine

pest aus, so daß die Schweinezucht des Gutes L. fast zur Hälfte

dezimiert wird. Nachdem bereits 50 schwere Zuchttiere verendet

sind, wird die Impfung mit Septicidin begonnen und auch mit

deutlichem Erfolg durchgeführt. In dem anderen kleinen Be

stande sind 2 Schweine verendet, der Rest wird schnell ab

geschlachtet. Unsere Schweinehaltung, zu jener Zeit 65 Tiere

verschiedenen Alters enthaltend, bleibt aber nach dem ersten

Verluste durch die Impfung vollständig verschont, was wohl

nicht der Fall gewesen wäre, wenn ein anderer Mikroorganismus

als der Bac. suipestifer der Erreger und unsere Schweine nicht

immun gewesen wären. Es gelang uns auch nicht durch intra

venöse Injektion von filtriertem Virus aus den genuinen Fällen

bei unseren immunisierten Tieren Schweinepest zu erzeugen.

Die strengen experimentellen Versuche, die noch fortgesetzt

werden, haben auch zu keinem anderen Resultat geführt, trotzdem

wir reichlich Kontrollen und genügend schweinepestkranke Tiere

in der Herde haben. Daß es sich dabei um echte Schweinepest

gehandelt hat, dürfte das Kaiserliche Gesundheitsamt bestätigen
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können, dem wir auf Wunsch gern aus unseren Kontrollen

Material zur Verfügung gestellt haben.

Was endlich die Bekämpfung der Schweinepest mit Serum

anbetrifft, so haben uns unsere Versuche überzeugt, daß es

möglich ist, die Infektion sowohl durch passive als aktive

Immunisierung mittelst des Bac. suipestifer fern zu halten. Ob

es aber möglich sein wird, auch auf die Stoffwechselprodukte

einzuwirken, darüber lassen unsere Untersuchungen noch keinen

definitiven Schluß zu. Jedenfalls wird beim Ausbruch der

perakuten Form nur wenig zu erreichen sein. Wie auf die

kleinen Versuchstiere die Schweinepestbazillen eine ungleich

mäßige, nicht zu beeinflussende Pathogenität ausüben, so ist

es auch beim Pferd für die Serumgewinnung der Fall, und

nach unseren Erfahrungen ist das Pferd als Serumlieferant

nicht mit Erfolg zu gebrauchen. Gegen Schweinepest ist das

Serum nur direkt von Schweinen zu gewinnen, was neuerdings

auch bei uns ausschließlich geschieht. Die Reaktionen, welche

die Schweine auf den Bac. suipestifer auslösen, sind außer

ordentlich hochgradig und ihre Immunisierung zur Serum

gewinnung ist mit vielen Schwierigkeiten verbunden.

Die Tuberkulose-Tilgung und das Auftreten des

Scheidenkatarrhs im Kreise Lauenburg i. P.

Von H. Marder-Lauenburg, Kg]. Kreistierarzt.

Vortrag im Landwirtschaftlichen Kreisverein Lauenbnrg

am 21. Februar 1907.

Meine Herren! Dem Wunsche unseres hochverehrten Herrn

Vorsitzenden gerne Folge gebend, werde ich mir erlauben, Ihnen

über die Untersuchungen zu berichten, die in den letzten Jahren

bezüglich des Vorkommens der Tuberkulose und des ansteckenden

Scheidenkatarrhs unter dem Rindvieh der den Molkereig‘enossen

schaften Lauenburg, Chottschow und Zdrewen angeschlossenen

Rinderherden vorgenommen worden sind. Die erste Genossen

schaft, die diese Untersuchungen vornehmen ließ, war die Ge

nossenschaft Lauenburg. Es wurden im Jahre 1905 bei dieser

Genossenschaft rund 1400 Tiere untersucht, welche 35 Besitzern

gehörten.

Die Untersuchung ist eine klinische und hat nur den Zweck,

ansteckungsfähige, kranke Tiere zu ermitteln und unschädlich

zu machen. Naturgemäß werden sich bei späteren Unter

suchungen immer wieder Tiere finden müssen, die ansteckungm

fähig befunden werden, da die klinische Untersuchung nur vor

geschrittene Krankheitsförmen feststellen kann, und geringere

Grade der Krankheit, die zwar dann auch noch nicht an

steckungsfähig sind, der Untersuchung entgehen. Diese Fälle

müssen aber bei der wiederholten Untersuchung zutage treten.

Es ist also durch die klinische Untersuchung wohl möglich, au

steckungsfähige Tiere herauszufinden und auszumerzen, bevor

sie größeren Schaden angerichtet haben können. Nicht kann

aber dadurch eine tuberkulosefreie Aufzucht ermöglicht werden.

Tuberkulosekranke Tiere vererben bekanntlich die Disposition

zur Tuberkulose. Um nun zu verhüten, daß die Nachzucht von

der Tuberkulose ergriffen wird, dazu dienen die sehr aussichts

reichen Impfungen nach Behring und Schütz mit besonders

präparierten Tuberkelbazillen, welche den Kälbern frühzeitig

in die Blutbahn eingespritzt werden und den betreffenden Tieren

Immunität verleihen. Verschiedene Herdbuchgesellschaften führen

 

bereits den Kampf gegen die Tuberkulose mit dem kombinierten

Verfahren: „Klinische Untersuchung, Ausmerzung der ansteckungs

fähig befundenen Tiere und Schutzimpfung der Nachzucht.“

Diese Impfung ist nicht zu verwechseln mit der diagnostischen

Impfung nach Koch, welche dazu dient, geringste tuberkulöse

Veränderungen im Tierkörper ausfindig zu machen.

Bei der ersten Untersuchung der Lauenburger Genossen

schaftsherden im Jahre 1905 wurden 19 ansteckungsfähige

Tiere gefunden.

Bei der ersten Untersuchung der (Ihottschowschen Ge

nossenschaftsherden im Jahre 1905 wurden von 1372 unter

suchten Tieren 26 Tiere ermittelt, welche mit Tuberkulose be

haftet waren, darunter eine Kuh mit Eutertuberkulose.

Die zweite Untersuchung im Jahre 1906 ergab für die

Lauenburger Genossenschaftsherden 8 kranke Tiere, für die

Chottschower Genossenschaft fanden sich unter 1317 unter

suchten Tieren 10 kranke, darunter eine Kuh mit Euter

tuberkulose.

Aus diesen Zahlen ist zu ersehen, wie bereits bei der

zweiten Untersuchung die Zahl der kranken Tiere um mehr als

auf die Hälfte zurückgegangen ist.

Die Zdrewener Molkereigenossenschaft ließ 1906 zum

ersten Male ihre Herden untersuchen. Es wurden gefunden

unter 921 untersuchten Tieren 11 ansteckungsfähige Tiere.

Trotzdem zur Zdrewener Genossenschaft mehr als zwei Drittel

bäuerliche Besitzer gehören, welche nur wenig Vieh besitzen

und demselben verhältnismäßig mehr Pflege und Aufmerksamkeit

zuwenden können, fanden sich bei 921 Tieren 11 kranke, also

eine größere Zahl, als die bei der zweiten Untersuchung für die

Lauenburger und Chottschower Genossenschaftsherden ermittelte.

Hauptverbreiter für die Tuberkulose sind die Kühe mit Euter

tuberkulose. Bei diesen Tieren werden die Tuberkelbazillen

direkt mit der Milch ausgeschieden und gelangen somit bei Ge

nossenschaftsmolkereien in die Sammelmilch und von dort

durch die Magermilch zu allen Genossenschaftstieren. Wenn

auch die Bazillen in der Sammelmilch sehr verteilt sind und

die Gefahr deshalb eine geringere wird, so finden doch täglich

von der einterkranken Kuh neue Nachschiibe von Bazillen statt,

welche schließlich auch trotz der großen Verteilung andere

Tiere anstecken können.

Ferner können die Kühe mit Lungentuberkulose leicht die

Tuberkulose verbreiten und zwar besonders diejenigen Tiere,

bei denen die Zerstörungen in den Lungen soweit fortgeschritten

sind, daß sich in den Lungen Hohlräume gebildet haben, in

denen tuberkulöses Virus enthalten ist. Stehen nun derartige

Hohlräume mit einem Bronchius in Verbindung, so werden schon

beim Ausatmen, besonders aber beim Husten Tuberkelbazillen

herausgeschleudert. Werden nun diese ausgeatmeten Massen

von Nachbartieren eingeatmet, so ist die Ansteckungsmöglichkeit

gegeben. Ich habe wiederholt gefunden, daß Nachbarkühe, be

sonders aber die einer als hochgradig lungentuberkulös be

fundenen Kuh gegenüberstehenden Kühe, der Tuberkulose ver

dächtig erschienen. Werden also derartig euter- resp. lungen

kranke Tiere ausgemerzt, so muß die Übertragung der Krankheit

durch Ansteckung sehr gemildert werden.

Ist nun der Nutzen der klinischen Untersuchung schon

nicht zu verkennen, so würde derselbe in Verbindung mit der

Schutzimpfung noch vorteilhafter sein. Die Impfung fußt auf der

Tatsache, daß menschliche Tuberkelbazillen zwar den Rinder
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bazillen identisch sind, aber eine Varietät derselben darstellen.

Sie besitzen für das Rind nicht die hohe Gefahr, wie für den

Menschen. Werden sie durch besondere Verfahren abgeschwächt

und jüngeren Tieren in die Blutbahn eingespritzt, so bilden

sich unter dem Einfluß der abgeschwächten, menschlichen

Tuberkelbazillen im Tierkörper Schutzstofi'e, welche die Tiere

gegen spätere natürliche Infektion schützen. Es gibt nun

zwei derartige. Schutzimpfungen nach Behring und‘ nach

Schütz. Das Schützsche Verfahren (Tauruman) ist vorzu

ziehen, weil hierbei die Bazillen in gebrauchsfertiger Lösung

sind, während bei dem Behringschen Verfahren die Bazillen

erst an Ort und Stelle in Lösung gebracht werden müssen.

Bei der Untersuchung der Rinderherden auf Tuberkulose

wurde aber gleichzeitig auch die Untersuchung auf den an

steckenden Scheidenkatarrh des Rindviehs vorgenommen. Und

hier fanden sich nun allerdings größere Krankheits’zifi‘ern. Es

wurden ermittelt 1905 in der Lauenbu'rger Genossenschaft unter

35 Herden 26 verseuchte Herden, in der Chottschower Ge

nossenschaft von 29 untersuchten 21 verseuchte Herden. 1906

wurden in der Lauenburger Genossenschaft unter 31 untersuchten

27 verseuchte, in der Chottschower Genossenschaft unter 27

untersuchten 26 verseuchte gefunden. Bei der (‘hottschower

Genossenschaft wurden 1906 auch zum erstenmal die erkrankten

Tiere gezählt. Es waren erkrankt an Scheidenkatarrh von 1317

untersuchten Tieren 385 Tiere.

In der Zdrewener Genossenschaft wurden in 32 Herden

mit 921 Tieren 24 verseuchte Herden mit 346 erkrankten Tieren

gefunden. Hier ist die Verseuchung noch größer als in den

Chottschower Herden.

Welches ist nun der Schaden, der durch den ansteckenden

Scheidenkatarrh hervorgerufen wird? Einmal schon sicher der

Milchverlust. Denn es ist augenscheinlich, daß durch diese Er

krankung, ebenso wie bei anderen Krankheiten, die Milchpro

duktion, wenn auch nur wenig beeinträchtigt wird. Vor allem

aber das häufige Umrindern, das bei verseuchten Tieren sehr

oft beobachtet wird. In der Mehrzahl der Fälle, in denen ich

den Scheidenkatarrh feststellte, konnte ich auf die Frage, ob

die Kuh umgerindert habe, von dem Kuhwärter die Antwort

„Ja“ erhalten. Auf einzelnen Gütern hatte die Nachzucht

völlig aufghört dadurch, daß die Tiere 8—10ma1 umrinderten.

Manchmal zeigt sich das Umrindern erst 8—9 Monate nach dem

Sprünge, zu einem Zeitpunkte, an dem man bald das Kalb

erwartete.

Der Scheidenkatarrh tritt in hiesiger Gegend so auf, daß

Ausfluß von Schleim eigentlich nie beobachtet wird. Nur in

einzelnen Wirtschaften konnte bei mehreren Tieren Ausfluß

beobachtet werden, der aber aus der Gebärmutter stammte, wie

sich einigemal feststellen ließ. Bei der Untersuchung war in

diesen Fällen außer den charakteristischen Knötchen auf‘ der

Schleimhaut nichts zu sehen, als plötzlich mit ziemlicher Gewalt

aus dem Gebärmutterhalse weißgelber Schleim entleert wurde.

Für gewöhnlich sieht man bei Stücken, auch noch nicht be

sprungenen, mehr glasige, durchscheinende, stecknadelkopfgroße

Knötchen auf roter Schleimhaut. Bei älteren Tieren scheint im

allgemeinen der Katarrh weniger vorzukommen, so daß man an

ein Überstehen der Krankheit mit hinterlassener Immunität

denken muß. Bei älteren Tieren sieht man oft auf normal an's

 

rote, vaskularisierte Wucherungen. Das scheinen die Reste des

abgelaufenen Scheidenkatarrhs zu sein.

Wegzubekommen sind die Knötchen mit Behandlungs

methoden nicht, es sei denn, daß man die Schleimhaut wegätzt.

Aber auch dann erscheinen sie, sobald die Schleimhaut sich

regeneriert hat, wieder, was ja selbstverständlich ist, da es

sich um eine sehr leicht übertragbare Seuche handelt und es

nicht einzusehen ist, weshalb die neue Schleimhaut nicht wieder

empfänglich sein sollte für die Ansteckung, solange das Tier

selbst noch nicht Immunität erworben hat. Aber die Be—

handlungsmethoden können bewirken, daß das Umrindern

aufhört.

Ich habe die Beobachtung gemacht, daß man am meisten

und einfachsten Erfolge erzielt, wenn man in verseuchten

Herden alle Vierteljahr einmal täglich 14 Tage lang jedem

Tier der Herden 10 Proz. Bazillolsalbe in die Scheide spritzt.

Die Zuchtbnllen sind daneben fortlaufend so zu behandeln, daß

sie vor und nach jedem Sprunge Bazillolsalbe ins Präputium

eingespritzt erhalten. Der Erfolg ist insofern zu merken, als

das Umrindern nachläßt. Auch muß ja infolge dieser wieder

‘ holten Behandlung dem Krankheitserreger der Boden entzogen

werden. Nicht vergessen darf dabei werden das mehrmalige

Ausspülen der Jaucherinnen mit Chlorkalklösung, damit die

Tiere verhindert werden, Ansteckungsstofl‘ vom Boden beim

Liegen aufzunehmen. Die Übertragung der Seuche ‘geschieht

durch den Begattungsakt, daneben aber auch indirekt durch

Zwischenträger. Denn gerade bei jungen, unbesprungenen

Tieren findet man den Katarrh sehr häufig.

Für den Scheidenkatarrh werden, wie bei allen Krank

heiter}, die schwer zu bekämpfen sind, noch vielfach andere Be

handlüngsmethodeü ‘angewendet, die teils mehr, teils weniger

zu empfehlen sind.

So wurde der Scheidenkatarrh in der ersten Zeit seines

Auftretens mit Ausspülungen behandelt. Es wurden dazu ver

wandt: Lysolbazillol, Kreolin, Sublimat und Alaunlösungeu.

Diese Methoden sind der Salbenbehandlung nicht gleichwertig,

weil fettige Salben besser auf der Schleimhaut haften. Ferner wird

angewandt Ichthargan-Tamponade. Es wird dabei ein Werg

oder Wattetampon mit dem löslichen Silbersalz Ichthargan ge

tränkt und dieser Tamponden Kühen in die Scheide eingeführt.

Einmal ist diese Behandlung ziemlich kostspielig und dann für

tragende Kühe insofern gefährlich, als durch die Tamponade

Abortus hervorgerufen werden kann. In der Schweiz werden

die Tiere der Pulverbehandlung unterworfen. Es wird ein

ätzendes Pulver, bestehend aus Zinkvitriol und Borsäure, in die

Scheide eingeblasen. Hierdurch wird die Schleimhaut zerstört

und damit auch die Knötchen. Aber der danach eintretende Milch

verlust spricht nicht für diese Behandlungsmethode. Zu teuer

ist auch die Behandlung mit Bazillol- und Chinorolkapseln,

welche dieselbe Wirkung wie die Bazillolsalbe haben, aber be_

quemer einzuführen sind. Zum Einführen der 10 proz. Bazillol

salbe wird eine besonders konstruierte Spritze benutzt.

Die Bekämpfung des Scheidenkatarrhs liegt im Interesse

der Landwirtschaft und des Staates. Mit polizeilichen Maß

regeln ist gegen die Seuche nichts zu machen, solange nicht

das Wesen der Krankheit vollständig aufgeklärt ist. Nach den

tierärztlichen Beschreibungen scheint aber die Seuche in ver

schiedenen Gegenden einen verschiedenen Charakter zu haben.

sehender glatter Schleimhaut vereinazelte, etws größere, dunkel- , Die Erkennung der Krankheit könnte gefördert werden, wenn
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aus sämtlichen Gegenden Preußens oder Deutschlands notorisch

verseuchte Rinder aufgekauft und in einem besonders dazu er

bauten Zentralstalle, vielleicht auf den Rieselfeldern bei Berlin

unter‘ geeignete tierärztliche und landwirtschaftliche Kontrolle

kämen. Die Untersuchung hätte dann dort zu ermitteln: die

verschiedenen Formen der Krankheit, die Dauer der Krankheit

eventuell eintretende natürliche Immunität, die Ansteckungs

möglichkeiten, die besten Bekämpfungsmethoden der Seuche,

eventuelle Herstellung eines Serums. Die Kosten würden groß

‚sein, aber der Schaden ist heute noch größer. Die Tiere, die

zu den Versuchen gebraucht würden, würden an Wert ja nichts

verlieren. Es würde sich somit nur um die Verwaltungskosten

handeln.

Beobachtungen aus der Praxis.

Von Dr. Vogel jr. in Krcuznach.

I8. Brachygnathla inferlor (Hund).

Eine übermäßig starke Verkürzung des Unterkiefers konnte

ich bei einem rotgelben Teckel feststellen (Bild 1). Für die

Futteraufnahme bildete diese Anomalie kein Hindernis. Auch

war das Gebrechen bei äußerlicher Betrachtung nicht erkennbar

wegen der überhängenden Oberlippen (Bild 2).

  

Fig. 1. Fig. 2.

Dadurch, daß der Hund an Staupe eingegangen ist, bin ich

in der Lage, eine Aufnahme des Schädels von der Ventralseite

zu liefern (Bild 3). Der zweite Schädel diene zum Vergleich;

  
  

Fig. 3.

er stammt von einem deutschen Schäferhunde. Während bei

diesem die Incisivi genau aufeinanderpassen und die Canini des

Unterkiefers über die des Oberkiefers vergreifen, ist die Mandibula

 
bei jenem derart verkürzt und zugleich nach rechts ver

bogen, daß der rechte Eckzahn lateral zwischen P2 + P3, der

linke medial von P3 des Oberkiefers steht. (Die vordersten

Backzähne des Oberkiefers gingen bei der Präparation verloren.)

Referate.

Statistischer Veterinär-Sanitäts-Bericht über die preuß.

Armee und das XIII. (württemb.) Armeekorps für das

Rapportjahr 1905.

(Berlin reoe‚ E. Siogfr. Mittler und Sohn.)

l. Teil: Allgemeines.

Am 1. Januar 1905 betrug der Krankenbestand 831 Pferde;

im Laufe des Jahres 1905 traten weitere 32 959 Kranke hinzu,

so daß sich im ganzen 33 790 Pferde in tierärztlicher Behandlung

befanden. Da die Gesamtzahl der königlichen Dienstpferde

(ausschließlich der Leib-Gendarmerie und der Fußartillerie

Schießschule) 88185 betrug, so entfielen auf Erkrankungen

38,31 Proz., gegen 37,95 Proz. des Vorjahres. Diese Zunahme der

Kraukenziti‘er ist durch eine größere Zahl der ansteckenden

und Vergiftungskrankheiten herbeigeführt worden. Die größte

Zahl der Erkrankungen fällt bei fast sämtlichen Armeekorps auf

das III. Quartal (Manöverzeit). Die höchste Krankheitsziti‘er

hat das Gardekorps (2658 Fälle). Nach den verschiedenen

Waffengattungen getrennt hatte das Militär-Reit-Institut (mit

71,49 Proz. der lststärke) und die Kavallerie (mit 40,98 Proz.)

die meisten, die Maschinengewehr-Abteilungen (mit 32,76 Proz.)

die wenigsten Erkrankungen zu verzeichnen.

Von den 33 790 behandelten Pferden sind 29 949 geheilt,

711 gebessert und dienstbrauchbar, 319 ausrangiert, 1305 ge

storben und 333 getötet. Am Jahresschluß verblieben in Be

handlung 1173 Pferde.

II. Teil. Übersicht der einzelnen Krankheitsgruppen:

l. Ansteckende und Vergiftungskrankheiten. Hieran

wurden 4791 Pferde (gegen 3476 des Vorjahres) behandelt. Die

höhere Ziffer wurde durch das stärkere Auftreten der Brust

seuche bedingt.

An Rotz erkrankten drei Pferde, von denen eins starb,

während die anderen beiden getötet wurden. Diese Fälle

machten es nötig, daß eine größere Anzahl von Pferden als

ansteckungsverdächtig behandelt werden mußten. Bei allen

diesen wurde die Agglutinationsprobe in Anwendung gebracht, die

jedesmal den Verdacht nicht bestätigte. Das an Rotz ver

storbene Pferd war unter den Symptomen der rechtsseitigen

Oberkiefer- und Stirnhöhlenentziindung erkrankt und verendete

zwölf Tage nach der ersten Untersuchung. Die pathologisch

anatomische Diagnose lautete: Rotz der Nase, Lunge und

Lymphdrüsen. Der beschleunigte tödliche Ausgang war durch

Aufnahme toxischer Zerfallsprodukte in die Blutbahn bedingt

worden.

Von Milzbrand gelangten fünf Krankheitsfälle, die sämt

lich tödlich verliefen, zur Beobachtung. Die Krankheitserschein

ungen waren stets diejenigen einer komplizierten Kolik (In

appetenz, Unruhe, Schweißausbruch, Muskelzittern); der Verlauf

gestaltete sich jedesmal akut (Tod in wenigen Stunden).

Mit Tollwut wurden drei Pferde eines Offiziers (nicht

Dienstpferde) durch das Beißen des demselben Besitzer gehörigen

Hundes infiziert. Wo und wenn der letztere den Ansteckungs

t’
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stoß‘ aufgenommen hatte, blieb unermittelt. Sowohl bei dem

Hunde als auch bei den Pferden traten die Erscheinungen der

sogenannten stillen Wut in den Vordergrund. Leichte Erreg

barkeit, Nachlassen des Appetits, Lähmungen der Nachhaud

waren die Hauptsymptome; die Beißsucht war verhältnismäßig

gering entwickelt. Die Inkubationszeit betrug bei dem 1. Pferd

(Biß an der Nase) 28, beim 2. Pferd ('Biß am oberen Halsrand)

28, beim 3. Pferd (Biß am Vorderfesselgelenk) 38 Tage.

Wegen Erkrankung an Brustseuche wurden im ganzen

3877 Pferde (4,39 Proz. der Iststärke) behandelt. Davon sind

3220 geheilt und 172 gestorben. Das 4. Quartal brachte die

meisten Krankheitsfälle. Sämtliche Armeekorps und das Militär

Reit-Institut wurden von der Seuche befallen, die Feld-Artillerie

Schießschule blieb verschont. Hinsichtlich der Behandlung

der Brustseuche spricht sich der Bericht wie folgt aus: Die

Therapie hat auch im verflossenen Jahre wiederum keine wesent

liche Veränderung erfahren; alle Berichte stimmen darin überein,

daß für den Verlauf und den Ausgang der Krankheit die Herbei

führung möglichst günstiger hygienischer Verhältnisse von größter

Bedeutung ist. Vor allem ist es die beständige Einwirkung

einer reinen Atemluft neben einer zweckmäßigen Verpflegung.

Das Messen der Temperatur bei sämtlichen Pferden eines er

krankten Bestandes täglich vor Beginn des Dienstes ist un

erläßlich. Die spezifische Krankheit kann bisher durch keine

Medikamente ‘abgekürzt und erst recht nicht beseitigt und

kupiert werden. Auch durch Anwendung fieberwidriger Mittel

ist man nicht imstande, wenn sie auch vielleicht eine vorüber

gehende Herabsetzung der Temperaturen herbeiführen, den

Krankheitsprozeß abzukiirzen oder Komplikationen bzw. Nach

krankheiten zu verhüten. Über die Behandlung mit Sauerstoff

liegen keine Berichte vor. ~

Bei einigen Regimentern wurden Versuche mit den fast als

Spezifika empfohlenen neueren Mitteln Ichthargan, Kreosot

vasogen und Tallianine ausgeführt. Es konnten wohl Appetits

anregung und Stärkung der Herztätigkeit in einigen Fällen be

merkt werden, doch waren dieselben keineswegs energischer, als

bei den andern gebräuchlichen Herzmitteln. Mit der Beurteilung

der Torfstreu ist man fast allseits zu dem Ergebnis gelangt,

daß man dieses Streumaterial für ungeeignet hält, die Brust

seuche zu verhüten oder zu bekämpfen.

An Pferdestaupe erkrankten 487 Pferde; auf das

II. Quartal entfielen 356 Fälle. Als wichtigste Komplikation

machte sich meistens Lähmung der Nachhand bemerkbar. Die

strengsten Absperrungsmaßregeln waren nicht imstande, die

Weiterverbreitung zu verhüten. Die Impfungen mit Blutserum

schienen verschiedenfach gute Wirkung durch Immunisierung

veranlaßt zu haben. Die sonstige Behandlung war eine vor

wiegend diätetische; von Arzneimitteln wurden beim 17. Armee

korps nur Kampferöl subkutan und. Tallianine intravenös ge

braucht, anscheinend mit gutem Erfolg. Für die Rekonvales

zenten war absolute Schonung von größter

Wichtigkeit.

Pyämie und Septikämie kam nur in sechs Fällen zur

Beobachtung.

Von Petechialfieber wurden 35 Pferde befallen. Geheilt

wurden 27, ausrangiert l, 6 verendeten, als Restbestand blieb

1 Pferd. Die besten Erfolge bei der Behandlung wurden noch

mit Jodpräparaten erzielt. J. Schmidt

monatelange

Die Taumelkrankheit am Ossiacher See.

Von Alois Reichl in Feldkirchen.

(Nachr. f. Tierm. u. 'l‘ierz. 1906, Nr. 4‚'H~)

Am Ossiacher See in Kärnthen wird häufig eine Erkrankung

der Pferde beobachtet, welche mit Schwanken im Hinterteil be

ginnt und in dortiger Gegend als „Stallschwindel“ bezeichnet

wird. Verfasser glaubt die Ursache dieser Krankheit in der

Verfiitteruug des dortigen, stark mit Sumpfschachtelhalm

durchsetzten Heues suchen zu müssen. Bei der innerhalb

kurzen Zeit bei 14 Pferden behandelten „Taumelkrankheit“ unter

scheidet R. vier verschiedene Formen: l. Die abortive Form,

2. die eigentliche Taumelkrankheit, 3. die schwere, 4. die okkulte

Form.

Bei der abortiven Form zeigen die Tiere außer leichten

Schwankungen im Hinterteil, namentlich bei Wendungen, und

außer Erweiterung der Pupille keinerlei Krankheitserscheinungen.

Wird nicht sofort mit der Verfütterung des sauren Heuss auf

gehört, so geht die Krankheit in die eigentliche Taumelkrank

heit über. Auch hierbei ist das Allgemeinbefinden wenig ge

stört; zeitweise zeigen sich vermehrte Atmung und etwas pochen

der Herzschlag. Am auffallendsten treten die Bewegungs

störuugen an einer oder beiden Hiuterextremitäten in Er

scheinung. Die Tiere treten schwer herum, bei den ersten Geh

versuchen scheinen sie die Herrschaft über ihre Gliedmaßen

verloren zu haben, die sie erst allmählich wiedergewinnen.

Charakteristisch ist die Führung des Hinterfußes. Ähnlich wie

bei der Radialislähmung wird er nach vorn geschleudert, der

Auftritt erfolgt zuerst mit den Trachten wie bei Hufrehe. Zeit

weilig köten die Tiere über und berühren den Boden mit dem

Fesselgelenk. Das dem Gange Tabeskranker ähnelnde Fußen

ist noch wochenlang zu bemerken. —— Die schwere Form der

Taumelkrankheit entsteht aus der zweiten Form oder bei

besonderer Disposition v(Gravidität, schlechter Ernährungszu

stand usw.). Bei mittelgradigem Fieber ist die Atmung be

schleunigt, der fliegende Puls kann bis 120 steigen. Die Tiere

führen meist unausgesetzt Manegebewegungen aus, wobei sich

profuse Schweiße einstellen. Oft erfolgt dann der Tod im koma

tösen Zustand. Bei der vierten, der okkulten Form, treten leichte

Ataxie, ein gewisses „Weichsein im Hinterteile“ wenig ausge

sprochen auf, namentlich bei schlechter genä.hrten Tieren. Doch

muß auch von den gutgenä.hrten Individuen angenommen werden,

daß sie latent an Equisetismus leiden, da sie unter denselben

Bedingungen leben wie jene. "on den 14 von R. symptomatisch

behandelten Pferden sind 4 verendet, 6 nach 2—-3 Monaten und

4 nach 1—.2 Wochen genesen.

Eine rationelle Prophylaxis würde nur durch Entwässerung

und Drainierung der Wiesen angestrebt werden können.

Richter. '

Vergiftungen.

(Her. il. d. Veteriniirw. i. Kgr. Buchsen für 1905. S. 88.)

Bleivergiftung sah Haubold-Meißen in einem größeren

Rinderbestande etwa 24 Stunden nach Fütterung von frischen

Biertrebern auftreten, welche nach einer größeren Bottich

reparatur vom ersten Gebräu in einer Brauerei genommen worden

waren. Die Erscheinungen waren bei allen Tieren: Appetits

störung, Tympanitis, Lähmung des Magendarmes, Verstopfung

mit nachfolgendem, stinkendem Durchfall, Hacken nach dem

Leib, partielle klonische Krämpfe, Speicheln, Zähneknirscben,

Verfärbung der Zahnfleischränder, Lockerung der Schneidezähne
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Bei mir geschlachteten Patienten ergab die Fleischbeschau;

Entzündung der Magendarmschleimhaut mit streifenförmigen

Blutungen, Schwellung der Gekröslymphdrüsen, der Leber, fettige

Degeneration des Herzens, etwas blasse Färbung der Muskulatur.

Bei einem Papagei sah Otto-Dresden Saturnismus auftreten.

Das Tier hatte längere Zeit mit einem Bleirohr gespielt, worauf

sich bald starkes Erbrechen, blutiger Durchfall, Mattigkeit und

zeitweise Unruhe einstellten. Kleine Dosen Natr. sulfuric. und

Wein zur Stärkung wurden gegeben; das Tier erholte sich

vollständig.

Eine Vergiftung mit Samen des Goldregens beobachtete

Prietsch-Grimma bei einem Fleischerpferd. Häufiges Gähnen,

große Mattigkeit, Schwitzen und Schwindelanfälle wurden be

merkt. Die Behandlung bestand in Anwendung von Exzitantien

und Eingeben von 400 g 01. Ricini mit einer großen Menge

Milch.

Etwa eine Stunde nach Aufnahme der unreifen Samenkö'pfe

von Papaver Rhoeas sah Nietzold fünf Rinder erkranken.

Es war zu konstatieren: Toben, Bohren, Geifern, Krämpfe,

starke Füllung der Jugularen. Die Zufälle dauerten bis zu zwei

Stunden. Nachkrankheiten wurden nicht beobachtet. Richter.

Heilung nach zwei Tagen.

Vergiftung mit Strychnin.

Von Oberveteriniir B 0 c k.

(Zeitschr. f. Veterinärk. 1906, S. 495.)

Es ist nicht immer angezeigt, unheilbare Patienten mit der

Schußwati‘e zu töten. Für solche Fälle empfiehlt B. folgendes,

von ihm mehrfach erprobtes Verfahren. Von einer Lösung von

1,0 g Strychnin in 25,0 g Glyzerin erhält das Pferd 10 ccm,

in denen also 0,4 g Strychnin enthalten sind, in die Jugtilaris

gespritzt. Das Tier steht danach einen Moment ruhig da, stutzt

dann 3 bis 4 Sekunden und stürzt wie blitzartig getroffen zu

sammen. Nach wenigen Zuckungen ist der Tod eingetreten.

Bei dieser Einverleibung des Strychnins sind niemals lange

dauernde, langsam zum Tode führende tetanische Krämpfe be

obachtet worden. Richter.

Herzklappenfehler beim Rinde.

(Veröfi'entl. a. d. Jshres-VeL-Ber. d beamt. Tierärzte l’r uflens f. d. Jahr 1901,

2. Teil, S. 55.)

Über einen erheblichen Tricuspidal-Klappenfehler berichtet

Kreistierarzt Melchert. Bei einer Kuh, die kurz vorher gekalbt

hatte, trat in kurzer Zeit eine allgemeine Schwäche ein, ähnlich

wie bei Kalbefieber. Im Kehlgahg bildete sich eine doppel

faustgroße, ödematöse Anschwellung. Der Triel war nur wenig

geschwollen; Mastdarmtemperatur 40,3“, Herzschlag pochend,

unregelmäßig aussetzend. Die auf Herzfehler gestellte Diagnose

wurde bei der Sektion bestätigt, denn es fanden sich an der

Tricuspid‘alis an allen drei Abteilungen außen und innen fünf

pfennig- bis zweimarkstiickgroße, blumenkohlartige Wucherungen

von rotgelber Farbe und schwammiger Konsistenz, die mit der

Unterlage ziemlich fest verwachsen sind. Die mittlere Klappe

ist an ihrer unteren Fläche in Markstiickgröße mit der Kammer

wand verwachsen, die Verwachsungsstelle‘ist in ihrer tiefsten

Schicht knorpelhart. Linsen- bis erbsengroße Wucherungen

finden sich auch auf den Sehnenfäden, namentlich an der Klappen

ausatzstelle, sonst auch auf dem Endokardium in der Nähe der

Klappen. R d r.

 

Sicherheits-Emasknlator.

Von Oberveterinär Blunk.

(Deutsche Tierärztl. “Wochenschrift 1907. N. 7.)

Blunk hat eine Kastrierzange konstruiert, der das Modell

des gewöhnlichen Emaskulators zugrunde gelegt ist. Die Zange

besitzt ein doppeltes Maul, wovon das eine dem des Emaskulators

entspricht, also quetscht und schneidet, während das andere Maul

nur quetseht, also die Sandsche Zange ersetzt. Es wird also

durch die Zange das die Blutung verhindernde Prinzip des ein

fachen Emaskulators doppelt angewendet. Um eine Zerrung

des Samenstrangstumpfes beim Schließen der Zange zu ver

meiden, steht der konkave Rand des unteren stumpfen Hakens,

sowie die zugehörige Backe vor diesen Teilen des oberen Maules

etwas zurück resp. vor. Rdr.

‚ ‚t Botryomykose.

(Verütl‘emi~ a. d. Jahres-Vet.-Berichten der beaml. Tierärzte Preußens

für das Jahr 1904, 2. Teil, S. 61.)

Prof. Dr. Peter fand bei einem geschlachteten, zunächst

für rotzverdächtig erklärten Wallach im rechten Lungenlappen

zwei, im linken vier kinder- bis männerfaustgroße Geschwülste

von weißlicher Farbe, die sich über die Lungenoberfläche hervor

wölbten. Die Gebilde waren derb und sahen auf dem Durch

schnitt im allgemeinen grau aus. In diesen Grundton waren

asbestglünzende Faserziige eingelagert, die vielfach im sub

pleuralen Bindegewebe mit breiter Basis endeten. Beim Über

streichen der Schnittfläche sammelte sich an der Messerklinge

eine eiterähnliche Masse, die der Hauptsache nach aus Eiter—

körp‚erchen und Botryomyceskörperchen bestand. Die Krankheit

war.von einer starken Wucherung im rechten Samenstrang aus

gegangen. Von hier aus hatte der Prozeß das Bcckenbinde

gewebe ergriffen und war auch zwischen den Muskeln des rechten

Oberschenkels nach dem Sprunggelenk zu vorgedrungen.

Rdr.

Wochenübersicht über die medizinische Literatur.

Von Dr. P. leß, Charlottenburg,

Königlicher Kreistierarzt.

Deutsche Illedr'm'm'sche U"ochenschrift Nr. 12.

Zum 25]ährigen Gedenktage der Entdeckung des Tuberkelbazillus;

von F. Loeffler. — Am 24. März d. J. waren es 25 Jahre,

seitdem der Tuberkelbazillus durch Robert Koch entdeckt wurde.

Loeti'ler ruft nochmals die verschiedenen Umstände in das Ge

dächtnis zurück, welche bei jenem wichtigen Ereignis mitgespielt

haben. Koch hatte damals in der Sitzung der Physiologischen

Gesellschaft am 24. März 1882 seine Entdeckung mitgeteilt. Die

Arbeit ist noch nicht ganz veröffentlicht.

Münchemzr Medizinische U'ochcnschri/t Nr. 11.

Über Zystizerken im IV. Ventrikel als Ursache plötzlicher Todes

fälle; von Max Verse. m Verfasser teilt mehrere Fälle mit, in

denen Zystizerken im IV. Ventrikel bei der Sektion gefunden

wurden. Der mit einer sehr instruktiven Abbildung ausgestattete

Artikel muß im Original nachgelesen werden.

Ein Fall von äußerem und innerem Milzbrand; von Dr. med.

Karl Lengfellner. —— Verfasser beschreibt einen Fall von

äußerem Milzbrand, der sekundären Milzbrand der Lunge und

des Darmes im Gefolge hatte. Der Dammilzbrand entstand da

durch, daß der Besitzer des äußeren Milzbrandes mittelst seiner

Hände den Verdauungstraktns infizierte, zunächst den Mund.
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Dadurch, daß ein Partikelchen des Erbrochenen in die Lunge

kam, entstand dann der Lungenmilzbrand.

Mittelmeeriieber bei Ziegen, Kühen und anderen Tieren; von Shaw.

— Shaw teilt mit, daß für Ziegen der Microccocus Melitensis

pathogen ist. Es stellte sich heraus, daß ein großer Teil der

Milchziegen auf Malta mit dem Mittelmeerfieber infiziert ist.

Auch bei 33 Kühen wurde in 10 Füllen das Mittehneerfieber

nachgewiesen und bei zwei von den zehn fanden sich lebende

Mikrococcen in der Milch; bei zwei verdächtigen Hunden wurde

der Befund nicht bestätigt.

Die Behandlung des Mllzbrsnds mit Jod; von Andres F. Lobet

Buenos-Aires. — Lobet hat ausgezeichnete Resultate mit der

inneren Joddarreichung bei Milzbrand erzielt. Er hat seit 1891

70 Patienten damit behandelt und keinen verloren. Er hat

auch durch eine Reihe von Experimenten an Kaninchen, einem

gegen Milzhrand sehr 'empfänglichen Tiere, die Heilwirkung

per es einverleibten Jods festgestellt.

‘ortschriltc der Medizin Nr. .S‘.

Zur Maserndlagnose; von Horand. H Ein einfaches Mittel,

um ein undeutliches Masernexanthem deutlich zu machen, be

steht darin, daß man mit Hilfe einer Gummibinde ein Glied

staut. Die Masernflecken heben sich dann deutlich in kupfer

roter Farbe auf blauem Grunde ab.

Ein einfaches Mittel, um sich das Rauchen ahzugewiihnen; von

Kolomeitzer. — Verfasser empfiehlt, sich den Mund mit einer

0,25 proz. Höllensteinlösung auszuspülen und dann zu rauchen.

So entwickelt sich dann ein abscheulicher Geschmack, der die

Lust zum Rauchen für längere Zeit benimmt.

Deulsche Mcdiz1'rral-Zeilung Nr. II)’.

Was die Ärzte von der Sterilität wissen müssen, um sie

behandeln zu können; von Pinard. —— Die Sterilität kann ihre

Ursache in einer Erkrankung oder in einer funktionellen Störung

des Genitalapparates haben. Auf Einzelheiten kann hier nicht

weiter eingegangen werden, dieselben müssen im Original nach

gelesen werden.

Dieselbc Zeitung Nr. 20.

Um Ssuerstoii'explosiouen zu vermeiden. — Um Sauerstoff

explosionen zu vermeiden, muß man sich darüber vergewissern,

daß das komprimierte Gas keinen Wasserstoff enthält, auch

müssen sämtliche Armaturen, welche mit dem Sauerstoff in Be

rührung kommen, vorher mit Äther abgerieben werden, um

leicht entziindliches Öl zu entfernen. Zur Dichtung eignet sich

am besten Asbest.

Dieselbe Zeitung Nr. 21.

Über einen Fall von Oysticercus cellulosac im vierten Ven

trikel als plötzliche Todesursache berichtet Dr. H. Schöppler

(Zentralbl. f. Path. 23,06). Ein Infanterist wurde wegen Kopf

schmerzen und Stuhlverhaltung revierkrank. Nach Kalomel

und Phenacetin befand sich Patient abends wieder wohl. Nach

Mitternacht stellten sich Kopfschmerzen ein; nach kalten Um

schlägen schlief Patient wieder ein. Am anderen Morgen wurde

er tot im Bett gefunden, ohne daß die im Zimmer Anwesenden

etwas bemerkt hatten. Bei der Sektion ergab sich in dem

Aquaeductus Sylvii eine gelblich-braune Masse, die sich als

Cysticercus erwies.

 

Tagesgeschichte.

.(.

Friedrich Hauck In Bad Diirkheim.

Am 16. April starb nach längerem Leiden der Senior des

Vereins Pfälzer Tierärzte, Distriktstierarzt Friedrich Hauck,

in Bad Diirkheim im Alter von fast 74 Jahren.

Geboren am l. September in Steinweiler, Bezirksamt

Germersheim, bezog er nach Absolvierung seiner Vorstudien im

Oktober 1851 die Zentraltierarzneischule in München und erhielt

dort nach dreijährigem Studium im Jahre 1854 die tierärztliche

Approbation. Von 1854 bis 1856 war Hauck Assistent bei

Bezirkstierarzt Regnault in Kirchheimbolanden, wo er durch

seine Tüchtigkeit im Berufe und sein gesellschaftliches Talent

sich allgemeiner Beliebtheit erfreute, so daß heute noch der

Name Hauck bei den älteren Leuten in bester Erinnerung

steht. "on 1856 bis 1869 war er als praktischer Tierarzt in

St. Ingbert tätig; von dort siedelte er als Distriktstierarzt nach

Bad Diirkheim über, wo er ohne Unterbrechung 38 Jahre lang

mit großem Erfolge seinen Beruf ausübte.

Hauck erfreute sich an beiden Orten sowohl in seiner

Eigenschaft als Tierarzt als auch in gesellschaftlicher Beziehung

großer Beliebtheit, war er doch seiner Natur nach ein nobler

Mann in des Wortes edelster Bedeutung; liebenswürdig im Um

gang, bescheiden in seinem Wesen, ausgestattet mit allen guten

Charaktereigenschaften, verstand er es, seinen Beruf in geradezu

musterhafter Weise auszuüben und sich die Achtung und Wert

schätzung aller Gesellscbaftskreise zu erwerben.

Von seinen Kollegen war er allerseits wegen seiner noblen

Gesinnung, die er stets und bei allen Gelegenheiten durch

leuchten ließ, bochgeachtet,‘ so daß der Verein Pfälzer Tier

ärzte ihn im Jahre 1903 aus Anlaß seines zurückgelegten

'70. Lebensjahres zum Ehrenmitglied ernannte.

Sein Familienleben, das nur durch ein langes und schmerz

haftes Krankenlager seiner Gattin getrübt wurde, ein Umstand,

der ihn veranlaßte, in dem Bade- und Kurort Diirkheim zu

bleiben und auf den bezirkstierärztlichen Dienst zu verzichten,

gestaltete sich überaus glücklich, bis im Jahre 1896 seine Gattin

ihm durch den Tod entrissen wurde; durch die Vcrheiratung

seiner beiden Töchter an Oberingenieur Pankritius in Bruchsal

und Bezirkstierarzt Müller in Rockenhausen war er in den

letzten Jahren verwaist und lebte in stiller Zurückgezogenheit

in seinem schönen Heim, das er sich erst vor zehn Jahren

erbaut hat, konnte aber doch noch bis kurz vor seinem Tode,

wenn auch nicht in dem Umfange wie früher, seinen Berufs

pflichten nachkommen.

Am Gründonnerstag war er gezwungen, das Krankenlager

aufzusuchen, das für ihn das Sterbelager werden sollte. Am

18.April wurde er unter großer Beteiligung aus allen Gesellschafts

kreisen zur Ruhe bestattet; seine Ptä.lzer Kollegen waren in

großer Zahl erschienen, um dem lieben Freunde die letzte

Ehrung zu erweisen.

Am Grabe legte der Vorstand des Vereins Pfälzer Tier

ärzte, Bezirkstierarzt Heuberger, einen prächtigen Lorbeer

kranz mit Widmung als letzten Gruß nieder und hob in seiner

Ansprache die vorzüglichen Eigenschaften des Verstorbenen

hervor.

Im Namen der Aktivitas und des Philisterverbandes des

Korps Normannia legte Bezirkstierarzt Feil einen Palmenkranz
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mit der Korpsschleife nieder und widmete dem lieben Korps

bruder herzliche Abschiedsworte. Sein Name wird bei allen,

die ihn kannten, mit Ehren genannt werden.

Ruhe sanft, edler Freund!

V. Pf. T.

Die dienstliche, pekuniäre und gesellschaftliche

Stellung der Departementstierärzte in Preußen’)

Anläßlich der im preußischen Abgeordnetenhause gepflogenen

Verhandlungen über die mit Rücksicht auf die allgemein ver

teuerte Lebenshaltung und von allen Seiten als notwendig an

erkannte Erhöhung der Beamtengehälter und Pensionen der in

den Ruhestand tretenden Beamten, erscheint es angebracht, auch

die Lage der preußischen Departementstierärzte, und zwar nicht

allein in dienstlicher und pekuniärer, sondern folgerichtig auch

in gesellschaftlicher Beziehung unter die Lupe zu nehmen, zumal

bei der vor zwei Jahren erfolgten Reform für die beamteten

Tierärzte nur halbe Arbeit geliefert worden ist, und gerade die

Departementstierärzte im Laufe von fast 80 Jahren so gut wie

gar keinen Fortschritt in ihrer Amtseigenschaft, ihrer Stellung

bei den Regierungen zu verzeichnen hatten.

Es erscheint um so notwendiger, die Lage dieser Beamten

gerade jetzt kritisch zu beleuchten, weil es unverkennbar in

der Absicht der Regierung liegt, allen Beamten gegenüber eine

ausgleichende Gerechtigkeit, insbesondere in bezug auf die Be

soldungsfrage, widerfahren zu lassen, und es erscheint der

geeignetste Zeitpunkt gekommen zu sein, durch Klarlegung der

zurzeit herrschenden mannigfach unbekannten Verhältnisse zu

verhüten, daß die preußischen Departementstierärzte mit Rück

sicht auf die obengenannte Reform jetzt absichtlich oder un

absichtlich vergessen und fiir unabsehbare Zeit ihrem Schicksal

überlassen werden. ’

Die Allerhöchste Kabinettsorder vom 13. Juni 1817 bestimmte

für jeden Regierungsbezirk einen Tierarzt als Departements

tierarzt anznttellen; erst allmählich konnte das erfolgen, es

bestand Mangel an geeigneten Tierärzten.

Nach der Allerhöchsten Kabinetsorder vom 31. Dezember

1825 D. V. e hatten die technischen Mitglieder in den Plenar

versammlungen der Regierungen, — die Geistlichen, Schul-,

Medizinal-, Bau- und Forsträte — nur in den Angelegenheiten,

welche zu ihrem Geschäftskreise gehörten, ein volles

Votum.

Nach der Allerhöchsten Kabinettsorder vom 25. Mai 1839

steht der Departementstierarzt im Bange des Kreisphysikus; der

Departementstierarzt ist der technische Ratgeber des Regierungs

präsidenten. '

Weiter sind die Departementstierärzte auch heute noch

nicht gekommen, obgleich allerseits anerkannt wird, daß ein

eminenter Fortschritt in dem Wissen, dem Können und den

Leistungen dieser Beamten zu verzeichnen ist.

 

*) Ich bin gefragt werden, ob ich die in dem Artikel der

vorigen Nummer, S. 291, von einem Departementstierarzt aus

gesprochene Ansicht teile. Darauf will ich öffentlich antworten:

Ganz und gar nicht. Der nächste Fortschritt muß den Departements

tierarzt zum Regierungs- und Veterinärrat mit den Kompetenzen

des Begiernngsrats führen. Jede Zwischenstufe ist unbedingt ab

zulehnen. Diese meine persönliche entgegengesetzte Ansicht konnte

natürlich mich nicht berechtigen oder veranlassen. dem Herrn

Autor die B. T. W. nicht auch für seine Vorschläge zur Verfügung

zu stellen. . . Schmaltz.‘

 

Nach der Allerhöchsten Kabinettsorder vom 25. Juni 1905

sind die angestellten Departementstierärzte den technischen Mit

gliedern der Regierungen, D. V.c der Kabinettsorder vom 31. De!

zember 1825 (G. S. 1826, S. 5) mit dem Bange der Räte 5. Klasse

und dem Stimmrecht der Assessoren zuzuzählen, sie gehören

demnach eigentlich doch nur zu den sub D. V. d genannten

Assessoren, welche allein in den von ihnen selbst bearbeiteten

Sachen ein Votum haben.

Diejenigen Dcpartementstierärzte, welchen nach mindestens

zehn Dienstjahren der persönliche Rang der Räte 4. Klasse ver

liehen wird, steht demnach auch ein Votum in den Plenar

sitzungen bei Vorlagen zu, welche nicht allein von ihnen selbst

bearbeitet werden oder zu ihrem Geschttttskreis gehören, sondern

auch bei anderen Verhandlungsgegenständen, während dieses

Recht den übrigen Departementstierärzten versagt bleibt. (Aller

höchster Erlaß vom 21. September 1905 G. S., S. 403.)

Dieses muß zu Inkonsequenzen führen.

Wenn z. B. in einer Sitzung im Plenum über den Bau von

Domänenstallungen, wo doch zweifellos das Urteil des Tierarztes

in sanitärer oder hygienischer Hinsicht von Bedeutung ist, be

raten wird, dann steht hierbei dem Departementstierarzt mit

dem Bange der Räte 4. Klasse ohne weiteres ein Votum zu,

während es demjenigen im Bange der Räte 5. Klasse nicht zu

steht. Bei einer Regierung kann also ein Gegenstand beraten

und beschlossen werden mit Anhörung des Departementstierarztes,

bei einer anderen dagegen ohne solche.

Dienstlich zweckmäßig ist es wohl keineswegs, daß den

Departementstierärzten nicht sofort bei ihrer Anstellung gleicher

Rang, gleiche Würde wie den anderen akademisch technischen

Mitgliedern der Regierungen verliehen wird; bei der vorsichtigen

Auswahl der doch immerhin für Preußen geringen Anzahl von

Departementstierärzten dürfte wohl keine Gefahr bestehen, diese

Beamten, zumal wenn sie lange Jahre im kreistierärztlichen

Dienst erprobt werden und sich für das Amt eines Departements

tierarztes befähigt und geeignet erweisen, auch ohne weiteres

zu den Regierungsräten zu rechnen und ihnen auch den ent

sprechenden Titel zu verleihen. .

Dienstlich zweckmäßig ist es auch schon darum nicht, diese

Auszeichnungen den Departementstierärzten zu versagen, Weil

diese Beamten leicht geringer eingeschätzt werden, wenn ihnen

Bang und Titel mangeln.

Was die pekuniä.re Seite der Departementstierarztstellen

anbelangt, so zeigt dieselbe ganz außerordentliche Schwankungen.

Das Grundgehalt, welches nach der Allerhöchsten Order

vom 16. Juni 1831 auf 300 Taler bemessen war, ist im Laufe

der letzten Jahre bei fast allen Stellen auf 3600 M.‚ mit.

Alterssteigerung bis 4800 M. erhöht worden. Außerdem beziehen

die meisten Departementstierärzte durch nebenamtliche Ver

waltung von Kreistierarztstellen eine Bemuneration von 900 M.

Die den Departementstierärzten aus Reisekosten in dem

ebengenannten Nebeuamt verbleibenden Überschüsse können bei

den niedrigen Sätzen nicht in Betracht kommen; diese Sätze

sind nach dem Gesetz vom 24. Juli 1904 gegen früher geringer

geworden (früher bekam der Kreistierarzt für 100 Kilometer

Eisenbahnfahrt 10 M., jetzt nur noch 7 M.);. dabei sind die

Beförderungsmittel teurer geworden.

Es ist nun keineswegs zu verkennen, daß es geboten erscheint,

den Departementstierärzten nebenamtlich die Verwaltung einer

Kreistierarztstelle eines Landkreises zu übertragen, um dieselben

0*‘
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in praktischer Berührung mit den Aufgaben der Veterinärpolizei

zu belassen und dadurch zu verhüten, daß aus ihnen Vollblut

bureaukraten werden.

Große Schwankungen in den Einnahmen der Departements

tierärzte liegen auf anderem Gebiete; zunächst in der geo

graphischen Lage der Regierungsbezirke, und ferner in der

Größe der letzteren.

Bekanntermaßen sind die Regierungsbezirke, welche mit

dem Auslande grenzen, diejenigen, welche den meisten Gefahren

der Seucheneinschleppung ausgesetzt sind: mit diesen Gefahren

wächst die dienstliche Inanspruchnahme des Departementstier

arztes; der Grenzkontrolldienst erfordert öfters Reisen diesseits

und jenseits der Grenze, und je größer der Regierungsbezirk,

der Flächeninhalt, die Bevölkerungszahl, die Viehhaltung ist,

um so eher werden die Dienstreisen des Departementstierarztes

diesem Ersparungen aus den Reisekosten und Tagegeldern er

möglichen.

Anders steht es mit den sonstigen Nebeneinnahmen einiger

Departementstierarztstellen; hier kommen die größten Ver

schiedenheiten vor, so daß die Einkünfte des einen Departements

tierarztes die Höhe eines halbeuMinistergehalts erreichen, während

die des anderen sich in sehr bescheidenen Grenzen bewegen.

Dabei ist aber nicht zu verkennen, daß erstere die bedeutenden

Nebeneinnahmen nur mit außerordentlicher Aufwendung persön

licher Arbeitskraft und Ausdauer sich verschaffen können.

Leichter und ohne große körperliche Anstrengungen und

Opfer an Zeit erwachsen denjenigen Departementstierärzten

hohe Nebeneinnahmen, welche im Nebenamt Stadtkreise mit

bedeutenden Viehmärkten verwalten.

Man kann darüber verschiedener Ansicht sein, ob es nicht

zweckentsprechender wäre, für die Kontrollen dieser bedeutenden

Märkte eigene Kreistierärzte anzustellen, um im Publikum auch

den Schein nicht aufkommen zu lassen, als habe der Departements

tierarzt ein besonderes pekuniäres Interesse an diesen Märkten;

der Departementstierarzt muß bei seinen vielfachen, beim Vieh

verkehr zu treffenden Entscheidungen, eine unbefangene, objektive,

von jeder Rücksichtnahme freie Hand behalten.

Bei dieser obengeschilderten Sachlage erscheint es doch

wohl nicht mehr als billig, daß auch den Departementstierärzten

das Gehalt der Regierungsräte mit seinen Steigerungen in Zu

kunft bewilligt wird; sie bekommen dann nicht mehr als die

technischen Mitglieder, auch wenn ihnen für die nebenamtliche

Verwaltung einer Kreistierarztstelle eine Remuneration von

jährlich 900 M. gezahlt wird. Ähnliche Nebenbezüge haben auch

andere Regierungsräte z. B. die Vorsitzenden der Einkommen

steuereinschätzungskommission n. a. m.

Die Fleischbeschaugesetzgebung hat ohnehin das Dezernat der

Departementstierärzte in so hohem Grade erweitert, ohne ihnen

dementsprechende pekuniäre Vorteile zu bringen, daß die Arbeits

last in großen Regierungsbezirken eine ganz außergewöhnlich

große geworden ist.

Wer dann jahrelang in einem Regierungsbezirk tätig war,

der durch Größe und geographische Lage mit Grenzdienst die

größten Ansprüche an körperliche und geistige Kräfte stellte,

wird sich bei vorgerücktem Alter gerne damit einverstanden

finden, in einen sogenannten ruhigen Bezirk zu kommen.

Bei der, wie schon oben erwähnt, von allen Seiten, namentlich

von seiten der Schutzzollpolitiker, der Agrarier und Konser

 

vativen anerkannten großen Bedeutung, welche dem Veterinär- |

wesen in Ansehung seines bisher erwiesenen Schutzes zur Er

haltung nationaler Werte zugebilligt wird, in Ansehung der Be

deutung, welche andere deutsche Bundesstaaten und Nachbar

länder des Deutschen Reiches dem Veterinärwesen zubilligen, und

in Ansehung der großen Aufgaben. welche auf wissenschaftlichem

und praktischen Gebieten dem Veterinärwesen zu lösen noch

vorbehalten bleiben, darf die geringfügige Mehrforderung für die

höhere Besoldung der Departementstierärzte für den preußischen

Staat, für den Finanzminister nicht in Frage kommen.

Mit der dienstlichen und pekuniären Stellung derDepartements

tierärzte in engem Konnex steht ihre gesellschaftliche Position.

Die Departementstierärzte wurden bislang, soweit es sich

um ihre Stellung bei den Regierungen handelte, gesellschaftlich

nicht für voll angesehen; das hat sich auch seit der Reform

vom Jahre 1905 nicht wesentlich geändert.

In großen Städten und wo die Departementstierärzte außer

gewöhnlich hohe Einnahmen haben, kann den Stelleninhabern

die ihnen namentlich von den Mitgliedern der Regierungen zu

gebilligte gesellschaftliche Position ziemlich gleichgültig sein, sie

haben Gelegenheit, sich durch Beschäftigung mit Kunst und

Wissenschaft oder durch schöne Reisen zu entschädigen. Wodurch

sollen die Departementstierärzte in mittleren Städten mit be

scheidenen Einnahmen sich und ihre Angehörigen für den Mangel

gesellschaftlichen Entgegenkommens entschädigen? Es müßten

Rang und Titel dem Departementstierarzt ohne weiteres seine

gesellschaftliche Gleichstellung mit den übrigen Mitgliedern der

Regierung sichern, da er genau so gut wie die übrigen Räte in

der Lage ist, diese Stellung würdig zu vertreten. Leider ist

ihm bis jetzt nur bei sehr wenigen Regierungen diese Position

eingeräumt. .

Diese Zustände sollten billigerweise beseitigt werden; sie

können beseitigt werden durch Verleihung der gleichen dienst

lichen Stellung und der gleichen pekuniären Bezüge, wie sie

andere Mitglieder der Regierungen haben.

Die Neuregelung der Beamtenbesoldungs- und der Pensions

frage bietet den geeignetsten Zeitpunkt, hier Wandel zu schaden

und berechtigte Wünsche zu erfüllen.

Hoffen wir, daß sich für die dienstliche, pekuniäre und

gesellschaftliche Gleichstellung der Departementstierärzte mit

den anderen Regierungsräten wohlwollende Fürsprecher an ge

eignetem Ort finden und diese den erhofften Erfolg erzielen.

Damit würde dann natürlich auch der Titel „Departements

tierarzt“ endgültig beseitigt werden. K.

41. General-Versammlung des Vereins Kurhossischer

Tierärzte

am 23. September 1906 zu Kassel im Hotel „Kasseler Hof“.

Anwesend: Der Ehrenpräsident des Vereins, Geh. Reg. Rat

Professor Dr. Kaiser - Hannover, der Vorsitzende Veterinärrat

Tietze-Kassel, Vet.-Rat Sohlitzberger-Kassel, Vet-Rat Stamm

Kirchhain, Vet-Rat Kobel-Volkmarsen, Kreistierarzt a. D. Vet.

Rat Collmann-Hauau, Gestüt-Inspektor Mieckley-Beberbeck, die

Kreistierätrzte Dr. Grimme-Melsungen, Kalteyer-lischwege, Meyer

s traß e -Hünfeld, S eh i rm e r- Gelnhausen, Dr. Gün th e r- Rotenhurg,

Schultz - Grebenstein, Melde - Marburg, Suder - Hersfeld, Fuchs

Fritzlar, Dr. Schmidt-Ziegenhain, Kalb-Fraukenberg, Zschernitz

Homberg, Ahlburg - Arolsen, Scheffer - Wildungen, Hartmann —

Corbach. Die Schlachthof - Direktoren Dr. Grete - Kassel und

Friedrich - Hersfeld. Die Tierärzte Dr. Kobel - Wolfhagen,

Messler-Borken, Mench-Trendelburg, Höxtcr-Treysa, Horn

thal -Kassel und Dombach in Bad Orb. Als Gäste: Vertreter

der Landwirtschaftskammer Ökonomierat Gerland, ferner Professor



2. Mai 1907. 309BERLINER TIERÄRZTLICIIE wocnsuscmum.

Dr. (fit-Gießen. Korpsstabs-Veteriniir Buß-Kassel, Oberveterinätr

Vogler-Kassel, Kreistierarzt Wittlinger-Hanau, Kreistierarzt

Ohlmann-Witzenhausen, Kreistierarzt Krexa-Gersfeld, die Tier

ärzte Marcus - Warburg und Eichinger- Somborn, Vietz‚manu‚

cand. med. vet.‚ Kassel.

Zur Tagesordnung. 1. Geschäftliches: Der Vorsitzende,

Veterinätrrat Tietze, begrüßt die Versammlung, insbesondere die

zahlreich erschienenen Gäste, alsdann überreicht er dem Geheimen

Reg-Rat Professor Dr. Kaiser*), dem Gründer des Vereins, das

hierunter abgebildete Diplom als Ehrenpräsident mit warmen

Worten der Anerkennung für seine dem Verein geleisteten Dienste.

Geh-Rat Kaiser dankt sichtlich gerührt für diese Aufmerksamkeit

und wünscht dem Verein weiteres Wachsen und Gedeihen.

DerVertreter der Landwirtschaftskammer, Ökonomierat (i e rl an d ,

entbietet dem Vorsitzenden seinen Dank im Namen der Kammer

für die freundliche Einladung, zugleich seiner Freude Ausdruck

gebend über die innigen Beziehungen der Landwirtschaft mit den

Tierärzten des Bezirks Kassel, denen er als den Hütem des wert

vollsten Besitzes der Landwirte Anerkennung zollt. Namens des

Vereins beglückwünscht der Vorsitzende den Kollegen Mickley

zur Feier seiner silbernen Hochzeit, wofür dieser in herzlichen

Worten seinen Dank ausspricht.

Ferner gedenkt der Vorsitzende des verstorbenen Landtags

abgeordneten Gntsbesitzers Beinhauer in Vollmarshausen, des

Freundes unseres Vereins, der immer ein warmes Herz für die Tier

ärzte gehabt und der auch in den Landtagsverhandlungen für die

Standesinteressen der Tierärzte stets eingetreten sei. Die Ver

sammlung ehrt das Andenken des Verstorbenen durch Erheben von

den Sitzen.

Ein Aufruf zum Beitritt der Unterstützungskasse für Tierärzte

zirkuliert mit dern dringenden Ersuchen, daß alle Tierärzte durch

Zahlung eines ständigen Beitrags das Unternehmen fördern helfen

mögen.

*) Die zahlreichen Freunde und Schiller des Herrn Geheimrat

Dr. Kaiser wird es freuen zu erfahren, daß derselbe am 13. Mai

dieses Jahres sein 50jiihriges Berufsjubiliium feiert.

 

 

Es kommt alsdann ein Schriftwechsel des Kreistierarztes

Dr. Storch in Schmalkalden zur Verlesung, den dieser aus Anlaß

zu niedriger Zeugengebühren vor Gericht mit dem Oberlandes

gerichtspräsidenten in Kassel geführt hat. Seine Bitte, die Tier

ärzte in die höchste Tarifklasse aufzunehmen, wurde seinerzeit

abschlägig beschieden, desgleichen eine solche an den Herrn Justiz

minister, die dem letzteren vom Vorsitzenden befürwortend über

reicht worden war.

Der Herr Justizminister führt in seinem Antwortschreiben unter

anderem aus, daß er von besonderen Anordnungen bezüglich der

Tierärzte um so mehr habe absehen müssen, als eine Umfrage bei

den Oberlandesgerichtspriisidenten ergeben hat, daß zurzeit eine

übereinstimmende Auffassung bezüglich der Klasse, der die Tier
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ärzte zuzuweisen sind, noch nicht besteht. Die Vergütung bestimme

sich auch nicht nach dem Maße der Bildung, sondern nach dem

Maße der Erwerbsversäiumnis. Es kann daher in dem Umstande,

daß die Tierärzte in einem Tarife nicht in die höchste Klasse auf

genommen sind, eine Verkennung der gesteigerten Anforderungen,

welche jetzt an die Vorbildung der Tierärzte gestellt werden, nicht

erblickt werden.

Da der Herr Justizminister in einem speziellen Falle für Kiel

einen entgegengesetzten Standpunkt zu erkennen gegeben hat, so

wurde auf Vorschlag des Vorsitzenden beschlossen, dieser Frage

in der nächsten Versammlung nochmals näher zu treten, um sie

erforderlichenfalls weiter zu verfolgen.

Desgleichen würde der Bericht der Prüfungskommission über

die Verhältnisse des Pfuscherwesens auf die nächste Sitzung ver

schoben.

2. Stand der Vereinskasse: Hierüber berichtet der Kassierer

Hornthal. Die Kasse hatte September einen Bestand von 709,39 M.

Die Kassaführung wurde von den Kollegen Vet.-Rat (‘ollmann

und Kobel geprüft und für richtig befunden, worauf dem Kassierer

Entlastung erteilt und ihm der Dank für sein mühevolles Amt aus

gesprochen wurde.

Die Kreistierärzte Witt

OhImann-\Vitzenhausen‚

3. Aufnahme neuer Mitglieder:

linger-Hanau, Krexa-Gersfcld und
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sowie der Tierarzt Eidinger-Sombom wurden einstimmig auf

genommen.

4. Über die X. Plcnarvcrsammlung des Deutschen

Veterinärrates in Breslau: Der Vorsitzende Vet‚-Rat Tietze,

der in Vertretung als Delegierter des Vereins der Versammlung

beigewohnt hatte, streifte nur kurz einzelne Hauptgegenstände der

Beratung und verwies im übrigen auf die inzwischen erschienenen

gedruckten Berichte.

5. Die Forschungsziele auf dem Gebiete der Biologie

der Haustierzucht: Referat: Geh. Reg-Rat Professor Dr.

Kaiser-Hannover. Die Biologie ist die Lehre vom Leben. von

den Lebewesen und deren Lebensbedingungen; sie beschäftigt sich

mit allen Erscheinungen, welche sich aus den Verhältnissen des

lebenden Tieres oder der Pflanze zu anderen Tieren oder Pflanzen

und zur belebten Außenwelt ergeben Dabei begegnen sich nicht

nur die'Embryologen und die Morphologen, die Zoologen und die

Physiologen, sondern auch die praktischen Viehzüchter müssen

daran mitarbeiten. Die Biologie will u. a. die Wege zur größt

möglichen Steigerung der wirtschaftlichen Leistungsfiihigkeit des

Organismus klarlegen. Die praktische Biologie befaßt sich mit den

Vorgängen der Vererbung, der Variation, Variabilität und Anpassung.

Linne noch lehrte die absolute Unveränderlichkeit deri’flanzen

und Tierwelt; Lamarck, der Vorläufer Darwins, trat dem

entgegen mit der Lehre von der Veränderlichkeit der Arten infolge

äußerer ‚Einflüsse. Darwin lehrt, daß sich im Kampf ums Dasein

nur das‘ bcst ausgerüstete Geschöpf erhalten. also auch vererben

könne. ‘‚Das ist die natürliche Zuchtwahl im Gegensatz zur künst

lichen ‘Vahlzucht, für die ‘von Thcoretikern und Praktikern gemein

sam Vci‘suchsstütten für Haustierzucht errichtet werden müssen,

wie es die Gärtner und Landwirte bereits erfolgreich getan haben.

Das eben strebt die Deutsche Gesellschaft für Züchtungskunde an.

Da ‘ist zunächst die Frage zu klären: „Inwiefern ist das Ge

schöpf ein Produkt der heimatlichen Scholle?“ Zum Glück für

unsere Viehzüchter sind die Haustiere ganz besonders zur Variation

befähigt. Mit der erhöhten Veränderungsfiihigkeit verbindet sich

allerdings eine geringere Widerstandsfähigkeit gegen krankmachcnde

Reize. Von sehr großem Einfluß ‘ sind Klima (Temperatur, Wind

strömung, Bodenbcschafl‘enheit) und Nahrung (Vegetation und Trink

wasser). Die Art der Futterpflanzen, Ort, Art und Zeit ihrer Ge

winnungj, Verdaulichkeit, Nährstoffverhältnis, besitzen ihre Um

wandlungskraft. Die unliebsame Wirkung der künstlichen Futter

stoffe auf die Geschlechtstittigkeit ist bisher nicht genügend be

achtet worden. Es ist sehr wesentlich, ob warm oder kalt. naß

(belgisches Pferd) oder trocken (Ostpreußen und besonders Renn

pferde) gefüttert wird, ob Weidegang oder absolute Stallhaltung

beliebt wird, ob der Stall luftig und sonnig, zu warm, zu kalt oder

dumpf ist, ob das Tier kurz angebunden, die Raufe zu hoch, der

Stallbodcn undurchlässig, die Streu feucht und kalt, die Hautpflege

'mangclhaft ist. All dieses beeinflußt die Entwicklung des Jung

vichs, seine Leistungsfähigkeit und die exogene Variation.

Was Klima und Boden anbetrifft, so ist bekannt, daß die edlen,

leichten Füllen aus den hannovcrschen mehr sandigen Gegenden

unerwartet schwer und kräftig werden, wenn sie nach Ostfriesland,

‚den Wescr- und Elbmarschen verbracht werden.

Die Simmentalcr Rinder im Bezirk Kassel bedürfen fortgesetzter

Blutauffrischung, wenn die typische Form der Originalrasse erhalten

bleiben soll; das Höhcnvieh der kalkreichen, trockenen Alpen ver

ändert sich in den ‘norddeutschen Niederungen schon in den nächsten

Generationen sehr ‘auffällig. Auch die Gebrauchsart ändert dank

der progressiven Vererbungskraft das Bild der Tiere (Renn- und

Lastpferd, Milch- und Fleischrind usw.).

Was die praktische Biologie — die Anpassung der Tiere -

‘anbelangt, so ist diese Fähigkeit der Flexibilität bei den ver

‘schiedenen Hausticrarten, -Rassen und Individuen sehr verschieden.

Es kommt sehr darauf an, ob die importierten Tiere weiter rein

gezüchtct, mit ihnen gekreuzt oder durch sie nur veredelt werden

soll. Die wirklich rationelle Kreuzung ist eine der allerschwierig

sten Aufgaben des Tierzüchters. Bevor ein Tier sich akklimatisiert

hat, ist keine durchschlagende Vererbungskraft von ihm zu ver

langen. Das wird nicht immer bedacht.

 
Ferner hat die praktische Biologie die Vererbungserschcinungen

zu sichten. Es gibt keine Verwcrtungsgesetze, nur Vererbungs

rcgcln. Die Vererbungskraft kann sich progressiv, konservativ oder

auch akkumulativ zeigen. Vererbt werden nur Anlagen, auch von

Fehlern und Krankheiten. Die angeborene Tuberkulose der Kälber

z. B. beruht auf plazentarer Infektion. Auch die erworbene Immu

nität der Pocken, Maul- und Klauenseuche, Druse, Brustseuche usw.

ist nicht erblich. Auch Spat und Schale sind nur als mangelhafte

Gelcnkanlage erblich.

Daß die durch äußere Einwirkungen erworbenen Eigenschaften

nicht erblich sind, beweist das Kupieren der Hunde, Pferde und

Schafe, die seit über 5000 Jahre übliche (‘irkumcision der Juden,

die Perforation des Hymen usw. Mißgeformte Wirbelsäule, Hufe,

Schcnkelstellung sind keine Fehler im engeren Sinne, beruhen aber

doch recht oft auf erblicher ‚Anlage.‘ Die Zuchtwahl des Züchters,

nicht die Wahlzucht im Darwinschen Sinne, muß hier besonders

vorsichtig gehandhabt werden. Gleiches mit Gleichem gepaart,

gibt Gleiches; Gutes mit Besserem gibt Besseres. Schrofie Gegen

sätze aber führen nicht zum Ausgleich, denn Krankes mit Krankem

gemischt, kann nie etwas Gesundes geben.

Dem biologischen Sonde'rausschuß der deutschen Gesellschaft

für Züchtungskunde sind zunächst folgende Fragen zur Bearbeitung

überwiesen: I

1. Die Feststellung des Zahnwechsels; 2. Über den Einiiuß der

Frühreife auf den Zahnwechsel; 3. Die Verhältnisse, welche die

Trächtigkeitsdauer beeinflussen; 4. Über das Verhältnis. zwischen

männlichen und weiblichen Geburten, der Zwillingsgeburten und

der Geburtgewichte; 5. Verfolg der Körperentwickhrng durch

Messung und Wiigung; 6. Einfluß der Aufzuchtweise und der Ar

beitsleistung auf die Architektur der Knochen.

Das Gebiet der Biologie ist ein außerordentlich großes. Zur

Mitarbeit müßten sich in erster Linie die Tierärzte berufen fühlen

und steht zu hoffen, daß auch an den tieriirztlichen Hochschulen

biologische Versuchsstätten errichtet werden.

Mit dem Mahnrufe an die anwesenden Kollegen, .mitzuhelfen

an ‚der baldigen Entstehung eines positiv gewinnbringenden Insti

tutes, schloß Referent seinen von allen Seiten mit großen! Interesse

verfolgten Vortrag, für dessen Ausführungen ihm noch "vom Vor

sitzenden im Namen des Vereins aufrichtiger Dank ausgesprochen

wurde. ‘

In der sich hieran anschließenden Diskussion betont Ökonomie

rat Gerland die guten Züchtungsprodukte der Simmentalar Rind

viehrassen in solchen Kreisen des Regierungsbezirke Kassel, in

welchen Rassceigentümlichkeiten nicht bestehen. ‘

Kreistierarzt IIartmann-Korbach erwähnt einen Fall einer von

ihm beobachteten langen Trächtigkeitsdaucr bei einer Stute; und

zwar von 13 Monaten und 5 Tagen, während eine andere Stute,

welche an demselben Tage gedeckt worden war, vier Monate zu

früh gebar. .

Professor Dr. Olt-Gießen macht dabei darauf aufmerksam, daß

bei der Trächtigkeitsdauerv stets drei Punkte berücksichtigt werden

müßten: Begattungsakt, Befruchtung und die Entwickelung.

Gestütinspektor Mieckley vom Hauptgestüt Beberbeck erkennt

die Wichtigkeit der neuen biologischen Forschungen vollkommen

an, doch vermag er beispielsweise nicht anzuerkennen, worauf

Referent hinwies, daß das Tier immer ganz das Produkt der Scholle

ist. Es gibt Beispiele, daß Tiere unter den schwierigsten Verhält

nissen zu den größten Leistungen befähigt sind. Das hat der

kürzlich verstorbene Hengst „Chamant“ bewiesen, der s. Z. für

130000 M. in Frankreich angekauft und in die rauben Gefilde

Bcbcrbecks verpflanzt wurde. Er hat dort ein ganzes Gestüt ge

gründet, außerdem die ganze Vollblutzucht Deutschlands regeneriert,

und seine Söhne haben allein 6 Millionen Mark an Rennpreisen

eingeheimst. Der Hengst hat also unabhängig von äußeren Ver

hältnissen sich auf das glänzendste bewährt und ‘zwar deshalb, weil

ihm eine sehr hohe Konstanz, eine außerordentliche Individual

potenz eigen war.

Kollege Mieckley führt alsdann aus seinem reichen Erfahrungs

schatz noch Beispiele hinsichtlich der Kreuzung und Vererbung an

und vertritt die Ansicht, daß man in der Praxis noch lange nicht
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auslernt und daß sich Musterregeln dafür überhaupt nicht auf

stellen lassen.

Das Gestüt Beberbeck, das von seiner alten Rasseeigentümlich

keit abzuweichen scheint, lieferte früher schlanke Reitpferde,

während jetzt ziemlich große Karossiers produziert werden. Es ist

nun. die Frage, ob diese Eigentümlichkeit seinen Nachkommen

übertragen wird; bis jetzt soll der Erfolg dagegen sprechen.

6. Die Diagnose des Milzbrandes und die Behandlung

von Milzbrandkadavern. .

Der Referent Professor Dr. Olt in Gießen weist auf die große

Verbreitung des Milzbrandbazillus im Boden hin und bespricht die

Umstände, durch welche diese Bazillen ausgestreut und immer

wieder neue Seuchenstätten geschaffen werden können. Im Reichs

viehseuchengesetz ist dieser Frage ja auch durch'Bestimmungen

über Kadaver- und Düngerbeseitigung gedacht.

Eine Tilgung der Seuchenstätteu liegt nicht im Bereiche

unserer Möglichkeit, es kann aber zur Verhütung neuer Boden

verseuchungen viel geschehen, wenn der Aufklärungsdienst, die

sichere und frühzeitige Diagnose der Milzbrandfälle möglichst ge

fördert 1md die Beseitigung der Kadaver sachgemäß unter Be

achtung der Biologie des Milzbrandbazillus gehandhabt wird.

Olt gibt Winke für die mikroskopische und bakteriologische

Diagnostik und empfiehlt, das Verschicken von Blutproben zu

Zwecken der diagnostischen Untersuchung auf gewöhnlicher weißer

Kreide vorzunehmen. Ein Kreidestttckchen ist mit Wasser anzu

feuchtcn, dann durchzubrechen und auf den Bruchflächen mit einem

Tröpfchen Blut zu betupfen. In dieser Form ist das Material leicht

zu verschicken.

Will man Sporen zur Entwicklung bringen, dann wird die

Kreide an einem warmen Orte (bei 16—30°C Wärme) in Papier

eingehüllt aufbewahrt lind dann zu Züchtungszwccken verwandt.

Gleichzeitig sind Deckglasausstriche anzulegen.

Diese Vorbereitungen ermöglichen eine sichere Diagnostik,

sofern nicht schon infolge vorgeschrittcner Fäulnis die Bazillen

eingeschmolzen sind. Alsdann ist aber auch durch die Obduktion

eine Milzbranddiagnose nicht mehr zu erbringen, da die anatomischen

Abweichungen bei Milzbrand keine besonders typischen sind und

durch die Fäulnis schwer beeinträchtigt werden.

Sonach können wir auf die Obduktion vollständig verzichten.

Schwierigkeiten entstehen nur durch den Umstand, daß die mit den

Kadavern verscharrten Häute nicht entschädigt werden, sofern

nachträglich festgestellt wird, daß Milzbrand nicht vorlag. Es ist

aber im Interesse einer wirksamen Verhütung der Weiterverbreitung

des Milzbrandes geboten, daß alle dieser Seuche verdächtigen

Kadaver unabgehäutet und uneröffnet nach vorausgegangener Oben

flächendesinfektion verscharrt werden, sofern nicht bessere Ein

richtungen für eine Zerstörung der Kadaver gegeben sind. Denn

durch das Abhäuten und die Obduktion werden Milzbrandbazillen

‘in Unsummen ausgestreut' und zur wärmeren Jahreszeit zur Sporn

lation veranlaßt. Andererseits darf auf Grund wissenschaftlicher

Untersuchungen angenommen werden, daß in nneröffneten Kndavern

jeder Milzbrandbazillus an der Sporulation ‘verhindert und spurlos

eingeschmolzen wird.

Im veterinär-pathologischen Institut zu Gießen wurden dies

bezügliche Untersuchungen angestellt, auch zugleich dabei ermittelt,

daß eine Bildung von Sporen in den oberflächlich gelegenen Haupt

venen nicht stattfindet.

Der Vortragende erläuterte die Ergebnisse, welche beim Ex

perimentieren mit Kadaverjauchemnd Milzbrandbazillen gewonnen

würden und gibt auf Grund seiner Beobachtungen Ratschläge für

eine einfache und zweckentsprechende Behandlung der Milzbrand

kadaver.

Dem Referenten wird nach Schluß seines von allen Seiten

beifällig aufgenommenen Vortrages vom Vorsitzenden ebenfalls

herzlicher Dank ausgesprochen.

Eine Diskussion wird nicht gewünscht. Der Vorsitzende hält

nach seinen Erfahrungen die Öffnung von Milzbrandkadavern eben

falls t'ür entbehrlich, da die bakterioskopische Untersuchung noch

niemals versagt habe.

'I. Mitteilungen aus der Praxis.

material nicht vor

Hierüber liegt Berichts

 
8. Wahl des Vorstandes. Auf Antrag des Kreistierarztes

Hartmann-(‘orbach wird der bisherige Vorstand, da kein Wider

spruch erfolgt, durch Zuruf wiedergewählt.

Die Gewählten: Vet—ltat Tietze, Schlitzberger, und Tier

arzt Hornthal nehmen die Wahl mit Dank an.

Der Kreistierarzt Dr. Grimms in Melsungen stellt schließlich

den Antrag, die Vereinssitzungen im Jahre 2mal abzuhalten, der

zum Bcschluß erhoben wird.

Nach Schluß der Sitzung fand ein gemeinsames Mittagsmahl

mit Damen statt, das zahlreichen Zuspruch hatte und in hciterstcr

und anregendster Stimmung bei Toasten und Vorträgen verlief.

Der Höhepunkt der Stimmung erhielt sich noch recht, recht

lange, nachdem Terpsichorc alt und jung gefangen nahm und zum

Schluß die Fidelitas in ihre Rechte trat.

gez. Horuthal.

Schriftführer.

'l‘ i c tz c , Vctcriniirrut,

Vorsitzender.

50 jähriges Berufslubiläum.

Am 4. Mai vollendet Herr Kreistierarzt a. D. G. W. Scholtz

in Reichenbach i. Schiss. sein 73. Lebensjahr, und am 5. Mai

feiert '_‘er sein 50jähriges Berufsjubiläum. In seltener körper

licher und geistiger Frische kann der Jubilar noch seine umfang

reiche Praxis ausüben. Aller Phrase abhold, gerade in seinem

Sinn, gleich gewissenhaft als Beamter wie als Bürger, durch

drungen von der Liebe zu seiner Kunst, verkörpert er ein nach

ahmungswertes Vorbild. Seine hervorragenden Charaktereigen

schaften mußten ihm allgemeine Achtung und Verehrung ein

tragen und bei jedermann Vertrauen gewinnen. Mehr als einmal

nahm die Bürgerschaft von Stadt und Land Gelegenheit, ihrem

Kreistierarzt ihre Sympathien zum Ausdruck zu bringen, nament

lich bei der Feier seines 70. Geburtstages und anläßlich seiner

Pensionierung. Sie rüstet sich auch jetzt, um die Doppelfeier

durch ein Festmahl zu verschörieru.

Auch wir bringen Herrn Kreistierarzt Scholtz die herz

lichsten Glückwünsche dar, in der Hoffnung, daß ihm ein heiterer

Lebensabend beschieden sein möge! ——ck. .

Landesveterlnärrat In Ungarn.

Das Veterinärwesen in Ungarn ist, wie bekannt, seit 1900

verstaatlicht. Der Gesetzartikel (1900: XVII) über die Ver

staatlichung des Veterinärwesens beordnet zur fachgemäßen

Begutachtung der Veterinärangelegenheiten den Landes

veterinärrat. Als Zweck dieses Rates schreibt das zitierte

Gesetz folgende Aufgaben vor: Gutachten in veterinärpolizeilichen

Angelegenheiten; Vorschläge von Maßregeln zur Verhütung von

ansteckenden Krankheiten der Tiere und überhaupt zur

Förderung des Veterinärwesens; Gutachten über neuere Arznei

mittel und Behandlungsverfahren; Gutachten auf gerichtliches

Ersuchen über veterinärtechnische Fehler und tierärztliche

Rechnungen.

Der Veterinärrat steht unter dem Minister für Landwirt

schaft, welcher jetzt den Präsidenten und die Mitglieder des

Rates ernannte, und zwar wurde zum Präsidenten ernannt Hof

rat Dr. Franz Hutyra, Rektor der königl. fing. Tierärzt

lichen Hochschule in Budapest, zum Vizepräsidenten der königl.

nng. Veterinär-Oberinspektor ‘Julius von Graesänyi. Der

Landesveterinärrat zählt neun ordentliche Mitglieder, von welchen

die jetzt ernannten erfreulicherweise in der Mehrzahl tier

ärztliche Fachmänner sind; die Zahl der außerordentlichen Mit

glieder kann höchstens das Doppelte der ordentlichen erreichen;

auch unter diesen sind bei der jetzigen Ernennung die Tier—

ärzte in der Mehrheit.



312 N0. 18.BERLINER TIERÄRZTLICHIE WOCHENSCHRIFT.
 

Zu ordentlichen Mitgliedern des Veterinärrates wurden

ernannt: der em. Leiter der Veterinärsektion, Staatssekretär i. R.

Alexander Lestytinszky, der Reichstagsabgeordnete Groß

grundbesitzer Graf A. Teleky, der Generalsekretär des

ungarischen Landwirtschaftlichen Vereins Paul von J esz enszk y,

die Professoren der Tierärztlichen Hochschule Dr. Stefan von

Ratz (pathologische Anatomie), Dr. Julius von Kössa

(Pharmakologie) und Dr. Josef Marek (Pathologie und

Therapie), der kön. ung. Veterinärinspektor i. R., königl. Rat

Franz Kocourek, Veterinärinspektor Titus von Uhlyarig

und königl. ung. Obertierarzt Engen Wuest de Velberg. Als

außerordentliche Mitglieder wurden in den Veterinärrat be

rufen: ein hauptstädtischer Magistratsrat, ein Sekretär eines

landwirtschaftlichen Vereins, ein Staatsdomänendirektor, zwei

Professoren der Tierärztlichen Hochschule, ein Professor der

Landwirtschaftlichen Akademie (auch Tierarzt), zwei kön. ung.

Veterinärinspektoren, vier kön. ung. Obertierärzte und zwei

Schlachthofinspektoren (Tierärzte). Außerdem sind ex

officio Mitglieder des Veterinärrates die Leiter der Veterinär

und Tierzuchtssektionen im Ministerium fürLandwirtschaft, dann

die Vertreter der Sanitätsabteilung des Ministeriums des Innern

und des Handelsministeriums. Die Ernennung lautet auf sechs

Jahre. _

Mit besonderer Freude und Anerkennung ist zu begrüßen,

daß bei der Zusammenstellung des ungarischen Landesveterinär

rate der sachliche Standpunkt in erster Reihe in Betracht kam.

In dieser Zusammenstellung allein kann eine solche Körperschaft

jenen Aufgaben entsprechen, welche zu lösen sie berufen ist.

Die landwirtschaftlichen und administrativen Interessen finden

gleichfalls im Veterinärrat ihre würdigen Vertreter, und hoffent

lich wird es dem‘ neuen Veterinärrat gelingen, im Einverständnis

aller Faktoren gemeinschaftlich das Wohl des Veterinärwesens

und die Interessen der tierärztlichen Angelegenheiten immer

zu ‚wahren und zu fördern. Dr. Z.

Zur Eleenscher Konferenz.

In Nr. 12 der B. T. W. habe ich die Beschlüsse der in

Eisenach zusammengetretenen Konferenz der Tierärztlichen Hoch

schulen mitgeteilt. Hierzu hat demnächst Herr Prof. Malkmus

in der Deutschen Tierärztlichen Wochenschrift die Bemerkung

gemacht, daß er die Beratungen der Konferenz als vertraulich

angesehen habe, weil die Beschlüsse den Behörden übermittelt

werden sollten, und daß er ihre Bekanntgabe für der Sache

abträglich halte. Demgegenüber muß ich noch folgendes be

merken: Die zitierte Auffassung findet eine Stütze weder in

dem, was bisher bei tierärztlichen Versammlungen, noch was

außerhalb des tierärztlichen Standes üblich ist. Auch

die Beschlüsse des Deutschen Veterinärrats sind sämtlich dazu

bestimmt, Behörden offiziell überreicht zu werden, und sind bis

her stets vorher durch die Presse allgemein bekannt ge

geben worderi. Wenn die Hochschulkonferenz — wofür aller

dings meiner Ansicht nach keinerlei sachliche Gründe vorge

legen hätten — eine Geheimhaltüng ihrer Beschlüsse wünschte,

so mußte der vertrauliche Charakter der Beratungen von vorn

herein betont und die Nichtveröffentlichung beantragt und be

schlossen werden. Sachlich wäre das meiner Ansicht nach

übrigens ein Fehler gewesen, da einerseits die Öffentlichkeit

ein volles Recht darauf hat, solche Beschlüsse, wie z. B. den

über das praktische Jahr und über das Promotionsrecht, kennen

 

zu lernen, und andrerseits meiner Auffassung nach die Möglichkeit

eines Nachteils nicht besteht. Wohl aber würde es dem an sich

guten Gedanken der Wiederholung solcher Konferenzen ab

träglich sein, wenn es üblich werden sollte, auch an deren Ver

lauf unliebsame Erörterungen zu knüpfen. Schmaltz.

Apothekeneesetz.

Das neue Apothekengesetz hat, wie schon mehrfach hervor

gehoben worden ist, für uns Tierärzte manches Bedenkliche an

sich. Wir dürfen in dieser Beziehung übrigens wohl unbesorgt

darüber sein, daß das preußische Ministerium für Landwirtschaft

eine Schmälerung der bisher in Preußen den Tierärzten zu

gestandenen Vorrechte auf diesem Gebiete nicht zulassen würde.

Im übrigen dürfte es mit dem Zustandekommen dieses Gesetzes

gute Wege haben, denn dasselbe wird auf den heftigsten Wider

stand der Nlichstbeteiligten, der Apotheker stoßen, unter denen

die Apothekenbesitzer natürlich ein dringendes Interesse daran

haben, die Apotheken als dauerndes und übertragbares Eigentum

zu behalten. Der Deutsche Apothekerverein, ebenso Versamm

lungen in Bayern usw. haben bereits die unbedingte Ablehnung

dieses Gesetzes proklamiert.

Verfügung des Ministeriums für Landwirtschaft betr. den

krelstlerärztllchen Dienst In Cöln a. Rh.

Infolge anderweiter Regelung des kreistierärztlichen Dienstes

für Cöln (Stadt und Land) ist dem Departementstierarzt,

Veterinitrrat Dr. Lothes in Cöln die Kreistierarztstelle Cöln

Nord zur nebenamtlichen Verwaltung übertragen. Der Kreis

tierarzt Dr. Profd in Cöln wird von jetzt ab die Kreistierarzt

stelle Cöln Süd verwalten. Kreistierarzt Francke in Mülheim

(Rhein) ist in die Kreistierarztstelle für den Landkreis Cöln

versetzt und versieht vertretungsweise den Veterinärdienst auf

dem Viehhofe in Cöln.

Dem bisherigen Polizeitierarzt Dr. Paul Unterhössel in

Cöln ist die kommissarische Verwaltung der Kreistierarztstelle

in Mülheim (Rhein) übertragen worden.

Internationaler Kongreß für Hygiene und Demographle.

Die bei Gelegenheit des XIV. Internationalen Kongresses für

Hygiene und Demographie in Berlin im Laufe des Monats September

geplante Hygiene-Ausstellung verspricht nach den bisher vor

liegenden Anmeldungen sehr interessant zu werden. Die Beteiligung’

seitens wissenschaftlicher Institute, staatlicher und städtischer Ver

waltungen, sowie seitens der in Betracht kommenden Privatindustrie ist

eine so erfreuliche, daß es gelingen dürfte, den Kongreßteilnehmern

ein umfassendes Bild von dem gegenwärtigen Stande der Hygiene

nach der wissenschaftlichen und praktischen Seite hin zu bieten.

Das Wesen und die Bekämpfung der Infektionskrankheiten, ins

besondere auch der Kolonial- und Tropen-Krankheiten, die Hygiene

des Säuglingsalters, die hygienischen Aufgaben des Staates und

der Kommune, wie Trinkwasserversorgung, die Frage. der Abfall

beseitigung, Schulhygiene usw.; werden in den Darbietungen der

Ausstellung hervorragend vertreten sein. Angesichts der so ein

schneidenden Wichtigkeit, welche gerade die Hygiene für unser

gesamtes öffentliches und privates Leben gewonnen hat, ist es mit

besonderer Freude zu begrüßen, daß diese in den Räumen des

Reichstags untergebrachte Ausstellung nach dem Ende September

stattfindenden Schlusse des Hygiene-Kongresses noch einige Zeit

für den allgemeinen Besuch geöfinet bleiben soll. Dadurch ist auch

dem Laien Gelegenheit geboten, sich ein Bild von den Mitteln und

Wegen jenes Zweiges der medizinischen Wissenschaft zu ver

schaffen, dem wir es hauptsächlich zu danken haben, daß die all

gemeine Sterblichkcit in den letzten Jahrzehnten so gesu'nken und

das durchschnittliche Lebensalter sich beträchtlich erhöht hat.
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Völkerschluchtdenkmal. M

Zum Fonds für das Völkerschlachtdenkmal gingen ein: M Scherwitz-Wriezen . 5-——

. - Scharsich-Stric au . 10,—

Arnold-Oschatz . . . . . . . . . . . . . . . . \ Dr_ Manz_pfuugndorf _ 10__

Baumgärtel-Oschatz Schade_Koschmz 3__

Dr. Blasse-Leipzig . Wanke_Neiße _ 3_

Pf’m'Le‘l’Z‘g ~ - Becker-Tilsit . 2.—

Lwhhorn-Rochhtz 1. S. . Haase_flohenmölsen 3__

}:Ofil Dr‘ Ldelmann'Dresden ‘ ‘ ' ' Dr. Jaeger-Frankfurt a. M. . . . . . . . . . . . . 3.—

Fifncfsiiz'cllli‘fä‘lslfrherlll ' ' ' ' ' ‘ ' ' ' Dr. Soli-Charlottenburg . . . . . . . . . . . . . . 10.—

_ ‘ Leprtzsch-Dudwetler . . . . . . . . . . . . . 4.—

Geyzr'Penfg' _ Dr. Marks—Allenstein . . . . . . . . . . . . . . . 3.—

ä°° ei'lll‘e‘fpzfg ‘ ' ' ' ' ' ' ' ' ' ‘ ' ' Rosenfeld-Braunschweig . . . . . . . . . . . . . . 3.—

eng't' elpzlg_ j ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Roeßler-Coethen i. Anb. . . . . . . . . . 5.—

Dr' K‘lppel'l‘elpzlg' Roettger-Heiligendorf . . . 5-

Knorr-Taucha - 40 Dr. Rud. Schmidt-Ziegenhaiu . 5-—

Mälzer_Alienburg ‘ '_— Schramm und Pichotta-Gleiwitz . 6.—

Mauke4lnmma .. . . . . . . . . . . . . . . steinhardt_Leukimmen (;__

D‘- N°“_°“jLe‘pz‘ß ' - - - - - Prof. Dr. Schmaltz-Berlin 10—

Pelz-Letpzxg . . . . . . . . . . . . .

Petermann-Colditz . . . . . . . . . . . . Sa. M. 136'—

Prietzsch-Grimma . . . . . . . . . . . . Fortschritte für Votsrlnlrhyglene.

Reimann-Leipzig- Die vom Kreistierarzt Dr. P1'0f6 begründete Zeitschrift hat ihr

Rudolph-Leipzig . . . . . . . . . . . . Erscheinen eingestellt

A. Rudolph-Borna . . . . . . . . . . . . .

Dr. Schmidtchen-Leipzig . Pferdemarkt In Ungarn‘

Schragenheim-Zwenkau . . . . . ‚ . ‚ Der landwirtschaftliche Verein des Komitats Neutra bittet,

Sünderhauf-Leipzig . bekannt zu geben, daß zu Ersckuj vär (Neuhiiusel) der alljährliche

Trumlitz-Leipzig. . . . . . . . . . . . . Pferdemarkt. am ö. und am 6. Mai abgehalten wird. Im vorigen

Vesper-Frohburg. . . . . . . . . . . . . . . . ‚ Jahre waren 600 Pferde angetrieben.

Staatsyeterinärwesen_ Dem Kapitel „Tollwut“ sind die Übersichten über die in

Redigiert von Preuße.

Veröfl’entlichuugen aus den Jahres-Veterinärberichten

der beamteten Tierärzte Preußens

für das Jahr 1905. VI. Jahrgang. Zusammengestellt im Auftrage

des Vorsitzenden der technischen Deputation für das Veterinär

wesen von Veterinürrat Nevermann.

Der erste Teil der rühmlich bekannten Veröffentlichungen

aus den Jahresberichten der preußischen beamteten Tierärzte

für 1905 ist nunmehr erschienen. Derselbe enthält wieder ein

sehr reiches Material in betrefl‘ der anzeigepflichtigen Seuchen

krankheiten unserer Haustiere.

Bei den einzelnen Seuchen sind nicht nur statistische Angaben

über ihr Vorkommen im preußischen Staate gemacht werden,

sondern auch kasuistische Mitteilungen über die Anlässe zu den

Seuchenausbrüchen, über Krankheitserscheinungen und Verlauf,

Behandlung, Obduktionsbefund, Impfungen usw.

Beim Kapitel „Milzbrand“ ist sodann über Nachprüfungen,

Kadaverbeseitigung und Übertragungen des Milzbrandes auf den

Menschen berichtet worden; beim Kapitel „Rauschbrand“ eben

falls über Nachprüfungen und über das Vorkommen desselben

in Schleswig-Holstein. Diesem Kapitel ist ein Gutachten der

Technischen Deputation angehängt über die Fragen: Erkranken

Pferde spontan an Rauschbrand? Wie ist veterinärpolizeilich

der sogenannte Geburtsrauschbrand zu beurteilen?

Das Gutachten kommt auf Grund eingehender Untersuchungen

am Material zweier angeblich rauschbrandkranker Pferde zu

dem Schluß, daß sich durch diese Untersuchungen kein An

halt dafür ergeben hat, daß Pferde spontan an Rauschbrand

erkranken können.

Der Geburtsrauschbrand ist keine Form des Rauschbrands,

sondern eine Form der als „malignes Ödem“ bezeichneten

Krankheit.

 

den Jahren 1904 und 1905 zur amtlichen Kenntnis gelangten

Bißverletzungeu durch tolle oder der Tollwut verdächtige Tiere

beigefügt worden. In betreff dieser von der Wutschutzabteilung

des Instituts‘ für Infektionskrankheiten herausgegebenen Über

sichten ist bereits in der B. T. W. referiert worden. (1906,

S. 426.)

Auch die Kapitel über die übrigen anzeigepflichtigen Krank

heiten enthalten sehr viele bemerkenswerte und wichtige Mit.

teilungen. Das Kartenmaterial ist ein recht gutes und über

sichtliches.

Die Veröffentlichungen können jedem beamteten und auch

jedem Privattierarzt zum Studium nur empfohlen werden. Pr.

Im Verlage von C. Heinrich in Dresden-Neustadt ist jetzt

auch die erste Nummer des zweiten Bandes der von Med.-Rat

Prof. Dr. Edelmann herausgegebenen Vorschriften für das

Veterinärwesen im Königreich Sachsen erschienen. Während

der erste Band alle noch geltenden Gesetze und allgemeinen

ministeriellen Vorschriften über die Gewährung von Entschädi

gungen bei Milzbrand, Rauschbrand, Gehirn-, Rückenmarks

entzündung und Influenza, über das Viehseuchenübereinkommen

zwischen Deutschland und Österreich-Ungarn, über die Ein- und

Durchfuhr von Haustieren, über die Bekämpfung der Geflügel

seuchen, der Maul- und Klauenseuche und der Seuchenkrankheiten

der Schweine, ferner die Abänderungsbestimmungen zum Fleisch

beschaugesetz enthält, bringt die erste Nummer des zweiten

Bandes die Vorschriften über die Fleischbeschau- und Schlach

tungstatistik, sowie die neue Gebührenordnung für das Aus

landsfleisch. Für die sächsischen beamteten und Schlachthof

tierärzte dürften die Vorschriften usw. bald zu einem unentbehr

lichen Nachschlagebuch werden, in welchem alle sonst in den

Akten zerstreut liegenden Verfügungen in leicht auffindbarer

Weise angeordnet sind. Pr.
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Die Räudc der Pferde Im Jahre I905.

Jahresbericht über die Verbreitung der Tierseuchen.

Imv Jahre 1905 sind 2,8 Proz. weniger Erkrankungen be

kannt geworden wie 1904. Erkrankt sind 634 Pferde (darunter

1 Esel). Es wurden 13 Staaten betroffen und 145 Kreise. Von

Pferderäude verschont blieben: Hessen, Sachsen-Weimar, Meck

lenburg-Strelitz, Oldenburg, Sachsen-Meiningen, Sachsen-Koburg

Gotha, Schwarzburg-Rudolstadt, Waldeek, Reuß ä. L., Reuß j. L.,

Schaumburg-Lippe, Lippe und Lübeck.

Die stärkste räumliche Verbreitung hatte die Pferderäude

in den Regierungsbezirken Potsdam (28 Gemeinden und 42 Ge

höfte), 'Marienwerder ‘(26 und 29), Oberbayern (24 und 26),

Gumbinnen (21 und 23), sowie in den Kreisen Allenstein (10

und 12), Beeskow-Storkow und Sachsen (je 9 und 9), Inster

burg (8 und 10), Schwetz (8 und 9) und Berlin (32 Gehöfte).

Die höchsten Erkrankungszifl'ern wiesen die Regierungs

bezirke Königsberg (110), Marienwerder (65), Potsdam (58),

Gumbinnen (47) und die Kreise Rastenburg (72) und Stadt

Berlin (36) auf.

In 61 Kreisen kam nur je 1 Fall zur Anzeige. Von je

10000 Pferden nach der Zählung vom l. Dezember 1904 erkrankten

1,5 gegen 1,6 im Vorjahre. _

Aus einer dem Bericht beigegebenen Kurve über das Auf

treten der Pferderäude in den 20 Jahren 1886 bis 1905 ist

ersichtlich, daß der jeweilige höchste Stand stets in das erste

Vierteljahr jeden Jahres fallt, der tiefste meist in das vierte

Vierteljahr. Den bei weitem höchsten Stand erreichte die Pferde

räude im ersten Vierteljahr 1894. Ein so hoher Stand ist nie

wieder erreicht worden. In den folgenden Jahren blieb

jedoch die Verhältniszahl der Räudefälle annähernd eine gleiche.

Ein Erfolg der zur Bekämpfung der Bände angewandten Maß

nahmen läßt sich demnach ziti"ernmäßig nicht nachweisen.

Aus dem Ausland wurde die Räude einmal in den Re

gierungsbezirk Gumbinnen, und zwar aus Bußland, eingeschleppt.

Ferner zeigten sich in Hamburg zwei Pferde, die aus Altona

herstammten, räudekrank. In 48 Fällen waren die räudekranken

Pferde bestimmt oder doch wahrscheinlich schon angesteckt, als

sie in deri Besitz der betreffenden Eigentümer übergingen.

Ein Besitzer im Kreise Königsberg verkaufte heimlich seine

beiden unter Sperre stehenden _räudekranken Pferde. Die Polizei

ermittelte dieselben jedoch bald, so daß eine Ausbreitung der

Bände verhindert werden konnte.

Die Pferderäude wurde in Preußen in 12 Fällen bei der

tierärztlichen Beaufsichtigung von Märkten festgestellt, in Bayern

in 2 Fällen, in mehreren Fällen außerdem in Mecklenburg

Schwerin, 33 mal in Schlachthäusern, 4mal auf offener Straße

und in Berlin einmal bei einer polizeilich angeordneten Unter

suchung aller durch die Krankheit gefährdeten Tiere.

Eine tierärztliche Behandlung hat auf polizeiliche Anordnung

in allen betrofl'enen Staaten stattgefunden.

Meistens wurde vollständige Heilung erzielt. Acht Pferde

wurden vor Beendigung des Heilverfahrens getötet oder waren

verendet. Ein Pferd wurde ohne Erfolg behandelt. Von Heil

mitteln wurden angewendet: Sodalösung, Kreolinliniment, Kresol

liniment, das Brandl-Gmeinersche Verfahren, Therapogen, drei

prozentiges Lysolwasser.

Eine Übertragung der Pferderäude auf Menschen wurde

mehrfach beobachtet: zweimal in Ostpreußen, einmal im

 

Regierungsbezirk Danzig und einmal

Bromberg.

im Regierungsbezirk

Bände der Schafe Im Jahre l905.

Die Schafräude ist im Berichtsjahre zurückgegangen. Es

waren in 14 Staaten, 174 Kreisen und 446 Gemeinden usw. 1203

Gehöfte betroffen gegen 1410 im Vorjahre. Von diesen sind

937 neu verseucht. Der Schafbestand in letzteren betrug 56 393.

Am Jahresbeginn waren 266 Gehöfte verseucht, am Jahresschluß

bleiben dies 388 Gehöfte. _Die_ meisten Seuchentälle, 377, er

eigneten sich im vierten Vierteljahr, die wenigsten, 156, im

dritten. »

Am stärksten räumlich verbreitet war die Seuche in den

Regierungsbezirken Kassel (80 Gemeinden und 102 Gehöfte) und

Hildesheim (33 und 63), sowie in den Kreisen Ziegenhain (25 und 30),

Worbis (21 und 70), Grafschaft Benthcim (18 und 55), Franken

berg (16 und 22) und Holzminden :(12 und 65). Die größten

Bestände von erkrankten und verdächtigen Schafen wurden nach

gewiesen in den Regierungs- usw. Bezirken Kassel (14915),

Braunschweig (4327) und Hildesheim (4102), sowie in den

Kreisen Frankenberg (5612), Wolfenbüttel (3271) und Ziegen

hain (2644). Von je 10000 Schafen nach der Zählung vom

l. Dezember 1904 entfallen 71,32 auf neu betroffene Gehöfte usw.

gegen 73,33 im Vorjahre. In den einzelnen Staaten und

Regierungs- usw. Bezirken ist diese Verhältniszahl eine sehr

verschiedene. In Hessen betrug sie 1905 510,87, in Braun

schweig 364,02. Von den preußischen Regierungsbezirken betrug

diese Zahl in Kassel 812,78, Minden‘ 323,70, Trier 316,47,

Osnabrück 316,04, Koblenz 311,06, Münster 300,86, Hannover

283,33, Hildesheim 241,97. Diese Zahlen sind zum Teil sehr

wesentlich verschieden von den Zahlen des Vorjahres.

.Aus der dem Bericht beigegebenen kartographischen Skizze

ersehen wir, daß die Seuche ihre Hauptverbreitung wiederum

in den Gebieten westlich der Elbe und in Süddeutschland be

sitzt. Hauptherde waren wie früher die Kreise Grafschaft Beut

heim, Pyrmont, Worbis, Ziegenhain und Frankenberg. Auf einer

Kurventafel ist die Verbreitung der Schafräude innerhalb der

letzten zwanzig Jahre, nach Vierteljahren geordnet, dargestellt.

Demnach fällt fast immer die stärkste Verseuchung in das

zweite Vierteljahr. Von 1886 bis 1893 hatte die Seuche erheb

lich abgenommen. Von da an hielt sie sich, abgesehen von einer

nicht unerheblichen Schwankung nach oben im Jahre 1901, ziem

lich auf gleicher Höhe. Das regelmäßige sprungweise Ansteigen

in den zwei Vierteljahren ist auf die Erhebungen zurückzu

führen, welche alljährlich im Frühjahr über die Verbreitung der

Schafräude in den besonders verseuchten Gebieten stattgefunden

haben.

Im Auslande war die Schafräude besonders verbreitet in

0esterreich. Hier erreichte sie mit 69 Orten in 130 Höfen in

der dritten Aprilwoche ihren höchsten Stand, in Ungarn, wo sie

in der ersten Maiwoche in 545 Orten und 1178 Höfen herrschte.

In Rumänien waren erkrankt 777 Schafe, in Bosnien und Her

zegowina 802, in Italien 53 012, in der Schweiz 930 in 84 Ge

höften. In Frankreich fiel die höchste Erkrankungsziti'er mit

56 Herden auf den Monat August. In Großbritannien wurden

933 Neuausbrüche konstatiert, in den Niederlanden 117. Die

übrigen Länder waren weniger betroffen.

Einschleppungen der Schafräude ‘aus dem Auslande nach

Deutschland wurden nicht festgestellt. Dagegen fanden wiederholt
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Verschleppungen aus einem Bundesstaat in den andern statt; aus

Preußen je einmal nach Oldenburg und Braunschweig, viermal nach

Hessen, aus Bayern fünfmal nach Sachsen und einmal nach Württem

berg, aus Württemberg je zweimal nach Preußen und Sachsen und

einmal nach Elsaß-Lothringen, aus Hessen einmal nach Berlin,

aus Braunschweig zweimal nach Preußen, aus Lippe einmal nach

Preußen. Innerhalb der einzelnen Bundesstaaten wurden infolge

Verschleppung durch räudekranke Tiere zahlreiche Seuchenaus

brtiche veranlaßt. Im hessischen Kreise Schotten wurde in

einem Fall die Tilgung der Bände durch Außenachtlassung amt

lich angeordneter Sperrmaßregeln verzögert, indem zu einer

tierärztlich behandelten Schafherde fremde Schafe hinzugekauft

wurden, unter denen die Bände erneut ausbrach. Nach Ab

schlachtung der erkrankten Herde wurden unter Außeracht—

lassung der Sperr- und Desinfektionsvorschriften neue Schafe

eingeführt, diese erwiesen sich in der Folge gleichfalls räudekrank.

Ermittelt wurde die Schafräude 7mal auf Märkten, 22 mal

in Schlachthäusern und 1 mal auf offener Straße. Bei der auf

polizeiliche Anordnung vorgenommenen Untersuchung aller durch

die Bände gefährdeten Schafe einzelner Orte der größeren Ver

waltungsgebiete wurde Bände festgestellt: 66 mal in Preußen,

1 mal in Bayern, bei 6 Herden in Württemberg, in 6 Beständen

in Baden, 11 mal in Braunschweig, 2 mal in Hessen und lmal

in Waldeck.

Über Behandlung der Schafräude liegen sehr zahlreiche

Mitteilungen vor. In Preußen wurden 248 Bestände mit

32 527 Schafen einem Heilverfahren unterworfen, hiervon wurden

156 Bestände mit 20 297 Schafen gebadet, von diesen waren am

Jahresschlusse 114 Bestände geheilt, 10 Bestände wurden ab

geschlachtet, 11 Schafe sind eingegangen. Außerdem sind bei

der Behandlung mit Therosot 103 Schafe teils verendet, teils

abgeschlachtet worden. Meist wurden Kreolinbäder angewendet,

vereinzelt Kresol, Bazillol, Lysol und Arsenik. Keines dieser

Mittel versagte. Im Reg-Bez. Kassel wurde in 67 Beständen

Therosot verwendet, von diesen sind 37 Bestände geheilt, bei

24 Beständen blieb der Erfolg noch abzuwarten, 6 Bestände

wurden abgeschlachtet. Ein Urteil läßt sich über die Wirksam

keit des Therosot noch nicht abgeben, es erscheint infolge

seines Quecksilbergehaltes nicht ungefährlich. 92 Bestände mit

12230 Schafen wurden einer Schmierkur unterworfen. Von

diesen sind 76 als geheilt gemeldet werden, und nur bei 3 Be

stünden blieb die Kur ohne Erfolg. Es wurden verwendet

Kreolinliniment, graue Salbe, Tabakslauge, Kreolinlösung und

Kreolinöl. Die Wirkung der Schmierkur war im allgemeinen

eine günstige. In Bayern sind 163 Bestände mit 3830 Schafen

gebadet worden, hiervon wurden 132 Bestände geheilt, bei 31

war die Beobachtungsfrist am Jahresschluß noch nicht abgelaufen.

Ein Schaf ist nach Kreolinbehandlnng verendet. Es wurden

meist vorbereitende Schmierkuren mit Kreolinliniment an

gewendet, später Kreolinbäder, auch Lysol und Bazillol ge

langten mit gutem Erfolg zur Anwendung. ~

In Württemberg wurden 4581 Schafe tierärztlich behandelt.

Die Behandlung bestand in zwei Vollbädern, welchen ausnahms

weise eine Schmierkur vorausging. Es wurden verwendet

meist das Zündelsche Bad, ferner das Gerlachsche Bad,

Kreolinlösung, Lysollösung und Lig. Cresoli saponat.

In Baden hat bei 6 verseuchten Beständen eine Behandlung

stattgefunden. Die Behandlung bestand in Kreolinbädern, die

ein- bis zweimal wiederholt wurden. Alle Tiere genasen.

 

Auch aus den übrigen Staaten wird über günstige Erfolge

des Badeverfahrens teils mit. teils ohne vorherige Schmierkur

berichtet. Auch bloße Schmierkuren verliefen meist günstig.

Verwendet wurden Kreolin, Lysol, Bazillol, graue Salbe usw.

In Elsaß-Lothringen wurden 1030 Schafe gebadet und

135 Schafe geschmiert. Hier wurde auch sehr viel das

Ziindelsche Räudebad verwendet.

In der allgemeinen Besprechung der Veröffentlichungen

aus den Jahresveterinärberiohten der preußischen beamteten

Tierärzte für 1904, II. Teil, auf S. 161 B. T. W. 1907, ist auf

den vielseitigen und interessanten Inhalt derselben hingewiesen

worden und eine spezielle Besprechung einzelner Kapitel vor.

behalten worden. '

Nlcht anzeigeptllclutlqe Infektionskrankheiten.

Im I. Teil sind Mitteilungen über eine Reihe von Seuchen

und seuchenartig auftretenden Krankheiten, ausgenommen die

allgemein anzeigepfiichtigen, gemacht werden.

In betreff der Influenza der Pferde ist gesagt werden, daß

die in Ostpreußen seit 1898 bestehende Anzeigepflicht und die

sich daran anschließenden landespolizeilichen Verordnungen über

die Bekämpfung dieser Seuche guten Erfolg gehabt haben, ohne

daß die angeordneten Maßregeln den wirtschaftlichen Betrieb

auf den Seuchengehöften wesentlich störten. Die Influenza ist

seit dieser Zeit immer nur auf einige wenige sporadische Herde

beschränkt geblieben. Dies könne als eine Zufälligkeit gegen

über den früheren Zuständen nicht angesehen werden.

Über Serumeinspritzungen ist nur in zwei Fällen aus dem

Kreise Dirschau berichtet werden. Verwendet wurde Blutserum

durchgeseuchter, aber fieberfreier Pferde, welches der besseren

Haltbarkeit wegen mit Oxalsäure versetzt werden war. Nach

den Einspritzungen hörten die Erkrankungen auf. Bei den bereits

erkrankten Pferden verlief der Heilungsprozeß schneller. Eine

besonders starke Verbreitung hatte im Jahre 1904 die Influenza

in Schleswig, besonders in Kiel; hier waren bis zum Jahres

schluß etwa 50 Pferde gefallen. Es waren fast alle größeren

Bestände verseucht. Über Impfungen bei Druse der Pferde

sind aus verschiedenen Kreisen in Ostpreußen Mitteilungen

gemacht werden. Dieselben lauten durchweg ungünstig sowohl

für das Antistreptococcen-Serum als auch des Gurmins und

Höchst a. Main. Eine Schutzwirkung oder gar eine Heilwirkung

haben die aus verschiedenen Instituten bezogenen Sera nicht

gezeigt. Gleiche ungünstige Erfahrungen sind auch in anderen

Provinzen gemacht werden. Außer mit Druseserum sind auch

mit verschiedenen anderen Mitteln Heil- und Immunisierungs

versuche gemacht worden mit teilweise besserem Erfolge. Es sind

hier zu nennen: Ichthorgan, intratracheal angewendet, Jodipin,

Tallianin, intravenöse Injektionen von Arg. collodiale. Besonders

soll sich Jodipin als Prophylaktikum bewährt haben, weniger

als Heilmittel. Die Verfiitterung der Preßhefehatte in keinem

Falle Erfolg.

Bei dem Kapitel „Tuberkulose“ wurden zahlreiche Mit

teilungen über Immunisiernng mit dem v. Beringschen Verfahren

gemacht. Mehrfach sind hierbei direkte Impfverluste zu ver

zeichnen gewesen. Die Sektion ergab in diesen Fällen Miller

tuberkulose. Ein endgültiges Urteil über die Erfolge der

Impfungen konnte jedoch noch von keiner Seite abgegeben

werden. Auf einem Gute im Reg-Bez. Oppeln wurden die Kälber

mit Blindschleichentuberkelbazillen geimpft. Bei einem der so
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geimpften Kälber wurde nach der Schlachtung allgemeine Tuber

kulose festgestellt.

Unter den Seuchenkrankheiteu der Schafe ist besonders das

Auftreten der Bradsot hervorzuheben. Hierüber ist jedoch nur

aus dem Kreise Grimmen im Reg-Bez. Stralsund berichtet

worden. In diesem Kreise kam Bradsot in erheblichem Umfange

zur Beobachtung. Impfungen nach der Methode Jensen haben

Erfolg nicht gehabt. Viele Tiere blieben nach der Impfung

chronisch lahm.

In einer Anzahl Kreise des Reg-Bez. Trier herrschte unter

den Pferden die ansteckende Anämie, eine Krankheit, welche

unter den Pferden im nördlichen Frankreich häufig auftreten

soll. Im Kreise Saarbrücken ist sie schon seit vielen Jahren

bekannt, sie beschränkt sich in der Regel auf bestimmte Ställe

und ist von schleichendem und ausnahmslos tödlichem Verlauf.

Derselbe ist so schleichend, daß Einschleppungen dieser Krankheit

nach Ansicht des Departementstierarztes nur durch eine

mindestens sechs Monate dauernde Beobachtung aller.aus den

westlichen Nachbarländern eingeführten Pferde verhütet werden

könne. Für Erforschung der ansteckenden Anämie und ihrer

noch unbekannten Ursache, sowie zur Feststellung ihrer Ver

breitung schlägt der Departementstierarzt die Einführung der

Anzeigepflicht vor. ‘

Auch in Lothringen soll diese Krankheit schon eine Reihe

von Jahren auftreten und bereits großen Schaden angerichtet

haben. Sie erscheint zumeist als Stallseuche. Das Krankheits

bild ist stets das gleiche, Abmagerung, Ödeme, Fieber, Schwäche,

Blutarmut und veränderte Blutbeschaffenheit. Bei der .Be

kämpfung ist das wesentlichste die Stalldesinfektion und die

Herstellung undurchlässiger Stallfußböden. Erkrankte Pferde

sind möglichst viel im Freien zu belassen, arbeitßn dürfen‘ sie

nicht. Nach einer Fußnote des Herausgebers der Veröffent

lichungen sollen bereits eingehende Untersuchungen über diese

Krankheit im Gange sein.

Errichtung eines Veterlnärbeirsts In Österreich. ~

Nachdem durch Kaiserliche Entschließung vom 7. Sep

tember 1906 die Errichtung eines Veterinärbeirats im Acker

bauministerium angeordnet werden war, sind von letzterem hier

zu nähere Vorschriften erlassen worden.

Danach hat der Veterinärbeirat die Aufgabe, dem Ministerium

als beratendes Organ in allen Angelegenheiten zu dienen, welche

insbesondere die Abwehr und Tilgung von Viehse'uchen betreffen;

desgleichen über Angelegenheiten des Viehverkehrs, des Verkehrs

mit tierischen Rohstoffen und sonstigen Trägern von Au

steckungsstofi‘en.

Den Vorsitz des Veterinärbeirats führt der Ackerbauminister

oder ein von demselben bestimmter Stellvertreter. Er besteht

aus Vertretern der Landwirtschaft, deren Zahl für jede Funktions

periode vom Minister festgesetzt wird, aus sieben Angehörigen

des Standes der Tierärzte. Die landwirtschaftlichen Delegierten

haben aus ihrer Mitte einen ständigen aus sieben Mitgliedern

bestehenden Ausschuß zu wählen. Letzterer ernennt eines seiner

Mitglieder zum Hanptdelegierten, der in allen den Beirat an

gehenden Fragen vom Minister zunächst vernommen werden kann.

Die Tierärzte des Veterinärbeirates bilden die tierärztliche

Kommission desselben. Letztere ist insbesondere berufen, in

wissenschaftlichen Fragen der Veterinärmedizin und in tierärzt

lichen Standesfrageu sich zu äußern.

 

 

Die Fuuktionsperiode des Veterinärbeirats beträgt drei Jahre.

Wichtigere Angelegenheiten sind der Vollversammlung des

Veterinärbeirats, minder wichtige je nach ihrem Charakter dem

ständigen Ausschuß oder der tieritrztlichen Kommission zuzu

weisen. Die Berufung erfolgt durch den Minister.

Die Sitzungen sind nicht öffentlich. An denselben hat der

Ministerialveterinltrreferent oder dessen Stellvertreter teilzu

nehmen, auch kann die Regierung nach ihrem Ermessen noch

andere Vertreter entsenden. Die Funktion der Mitglieder des

Veterinärbeirats ist eine ehrenamtliche.

Nachweisung über den Stand der Tierseuchen in Deutschland

‘ am 15. April 1907.

Die Zahlen bedeuten die Kreise (Obersmtsbezirke) usw., eingoitlanilnert die Gemeinden.

Schweineseuche und Schweinepest.
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Preußen: Sigmaringen . . . -— l —

Königsberg. . . . 13 41 13 Waldeck . . . . . 3 ä 3

Gumbinnen . . . 4 6 2 Bayern: {

Allenstein . . . . 7 36 19 Oberbayern . . . . 8 l 11

Danzig . . . . . . 7 12 10 Niederbayern. . . 4 y 4

Marienwerder . . 14 49 21 Pfalz . . . . . . . 1 1

Berlin . . . . . . . — — —- Oberpfalz . . . . . 1 ~ 1

Potsdam . . . . . 14 69 28 Oberfranken . . . 1 ‘ 1

Frankfurt. . . . . 16 61 22 Mittelfranken. . . 2 2

Stettin . . . . . . 10 20 11 Unterfranken . . — —

Köslin . . . . . . . 7 13 7 Schwaben. . . . . 3 3

Stralsund . . . . . 4 9 10 Württemberg . 3 3

Posen . . . . . . . 19 52 16 Sachsen. . . . . 5 7

Bromberg. . . . . 12 45 21 Baden . . . . . . 9 12

Breslau . . . . . . 21 190 51 Hessen . . . . . 10 ~14

Liegnitz . . . . . . 18 107 38 Meckl.-Schwerin 5 11

Oppeln . . . . . . 15 67 24 Meckl.—Strelitz . 2 3

Magdeburg . . . . 12 34 24 Oldenburg. . . 15 30

Merseburg . . . . 15 35 15 Sachs.-Weimar. 4 18

Erfurt . . . . . . . 6 24 41 Sachs.-Meiningen 1 4

Schleswig . . . . 18 103 48 Sachs.-Altenburg 2 3

Hannover . . . . . 7 18 29 Sachs.-Kob.-Got. 1 1

Hildesheim . . . . 5 10 14 Anhalt . . . . . . 2 5

Lüneburg . . . . . 9 14 10 Braunschweig 5 22

Stade . . . . . . . . 12 26 36 Schwarzb.—Sond. — —

Osnabrück . . . . 6 19 34 Schwarzb.-Rud. — —

Aurich . . . . . . — — — Reuß ä. L. . . . . — —

Münster . . . . . . 9 21 78 Reuß j. L. . . . . 1 2

Minden . . . . . . 7 24 47 Schaumb.-Lippe — ——

Arnsberg . . . . . 13 24 28 Lippe-Detmold . 4 13

Kassel . . . . . . . 16 42 25 Hamburg . . . . 3 5

Wiesbaden... . 12 41 44 Lübeck . . . .. — —

Koblenz . . . . . . 7 27 26 Bremen . . . . . 1 1

' Düsseldorf . . . . 15 66 153 Eisaß . . . . . . . 1 1

Köln . . . . . . . . 6 8 27 Lothringen — —

Trier . . . . . . . 5 11 9

Aachen . . . . . . 6 10 26

Rotz.

Preußen: In den Reg-Bez. Breslau 1 (i), Stadtkreis Berlin 1 (5),

In den Reg-Bez. Münster 2 (2), Ailenstein, Marienwerder je 3 (4).

Oppeln 4 (5), Potsdam 5 (5). »

Württemberg: Xcckarkreis 1 (l).

Mecklenburg-Schwerin: Wismar, Ludwigslust je 1 (l).

Sachsen-Koburg-Gotha: Koburg 1 (l).

Zusammen: 30 Gemeinden (gegen 34 im verflossenen Monat),

davon auf Preußen 26 (32 im März). Y
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Lungenseuche.

Preußen: Regierungsbezirk Marienwerder in 1 Gemeinde.

Maul- und Klauenseuche.

   

 

 

 

m

=1 gegenüber d. 15. März.

Begierungsbezirk usw. —iii Q '“‘ > 4 ' T—"—;_—

bzw. Staat 3 ‘5% -‘}ä 3 -ä ,= ä

(* = neu verseucht) ä f, 75 E€‘:i %

I=d c: <s a2 c: c:

Allenstein . 0 0 o — 1 l —- 1 ' -— o

Potsdam 1 1 1 o l o , o

Stralsund 2 2 2 0 } — 1 ) -— 1

Breslau . 2 12 25 0 1 + 3 j. -|— 9

Wiesbaden. 1 1 1 0 o‘ l 0

Köln . 0 0 o — 1 , :— 1 l -— 1

*Sigmaringen. 1 1 1 + 1 , + 1 l + 1

Preußen zusammen . 7 ' 17 30 — l ‘ + 1 ‚ + 7 I

Bayern: ;

Schwaben . . . . 3 10 63 + 1 + 1 , + 38

Württemberg: \

Neckarkreis . . . 2 2 7 — 1 — 1 l 0

Schwarzwaldkreis . 5 17 l 36 -— 1 -— 7 ‘ — 36

Donaukreis. . . . 2 9 23 o — 2 l — 7

Baden: I ‘

Freiburg. . . . . 3 4 14 0 + 1 + 10

Karlsruhe . . . . 1 2 4 0 i 0 o

Mannheim . . . . 1 1 3 0 0 1 o

ElsaB-Lothringen:Unter-Elsaß 4 6 48 0 j — 2 j _ 10

Ober-Elsaß . 1 1 1 o 1 0 l 0

Lothringen . . 3 6 17 + 2 | o 3 + 9

Zusammen | 32 | 75 | 246 o l — 9 + 11

 

Tierseuchen Im Auslands II. Semester 1906.

Großbritannien.

An Milzbrand erkrankten bei 424 Ausbrüchen 563 Tiere, wovon

380 auf England, 15 auf Wales und 168 auf Schottland kamen.

An Botz erkrankten in England 897 und in Schottland 61 Pferde.

(In Wales ist im Berichtssemester keine Rotzkrankheit vor

gekommen.) Die Zahl der wegen Schweinetieber getöteten, er

krankten und ansteckungsverdächtigen Tiere betrug 3919, wovon

3738 auf England, 137 auf Wales und 44 auf Schottland kamen.

Von Schafrätude wurden 248 Ausbrüche konstatiert, wovon 104 auf

England, 107 auf Wales und 39 auf Schottland‘ kamen. Tollwut.

Lungenseuche und Maul- und Klauenseuche sind nicht beobachtet

worden.

' Belgien.

Zahl der Krankheitsfälle an Milzbrand 272, Rauschbrand 163,

Wut 37, Maul- und Klauenseuche 7161; außerdem wurden 37 Hunde

und 3 Katzen als wutverdächtig getötet. Rotz und Wurm wurde

bei 11 Pferden festgestellt; außerdem wurden in Schlachthäusern

53 Pferde als rotzkrank ermittelt (darunter aus England 39, wovon

7 auf den Hafen von Genf und 3 auf den Hafen von Antwerpen

kamen). Bünde ist im November bei 41 und im Dezember bei

2 Schafen festgestellt werden.

Niederlande.

Milzbrand in 194, Rotz (Wurm) in 35, Bände der Einhufer und

Schafe in 956, lllaul- und Klauenseuche in 106, Schweinerotlauf und

Schweineseuche in 1281, Klauenfäule bei Schafen in 257 Fällen.

Außerdem Tollwut in 33 Fällen. '

Italien.

Es wurde festgestellt Milzbrand bei 770, Rauschbrand bei 80,

Tollwut bei 157, Botz und Wurm bei 133, Mahl- und Klauenseuche

bei 50551, Bände bei 6616, Schweineseuche bei 4972 Tieren.

Schweiz.

Die Zahl der gefallenen oder getöteten Tiere betrug: Rausch

brand 679, Milzbrand 181. Die Zahl der verseuchten und verdäch

tigten Tiere betrug bei Maul« und Klauenseuche 1149 in 48 Ge

 

meinden (98 Ausbrüchen). Von Stäbchenrotlauf und Schweineseuche

wurden 319 Gemeinden bei 499 Ausbrüchen betroffen, die Zahl der

gefallenen oder getöteten Tiere betrug 621, der verseuchten und

verdächtigen 2235. Außerdem Bände bei 352 Schafen bei 6 Ge

meinden in 27 Herden, wovon 6 Schafe verendeten.

~ Österreich. ‘

Die Zahl der verseuchten Orte betrug in den einzelnen Monaten

des Berichtsssmesters 72 bzw. 120, 64, 86, 50, 51 bei Milzbrand;

30 bzw.~ 44, 6, 9, 19, 16 bei Rauschbrand; 99 bzw. 97, 79, 97, 68,

61 bei Tollwut; 69 bzw. 72, 42, 40, 30, 35 bei Rotz und Wurm;

190 bzw. 189, 120, 166, 112, 74 bei Maul- und Klauenseuche; 131

bzw. 100, 83, 67, 54, 59 bei Bläschenausschlag; 240 bzw. 282, 197,

192, 87, 79 bei Bände: 1117 bzw. 1821, 1103, 882, 573, 388 bei Bot

lauf der Schweine; 986 bzw. 1069, 867, 867, 663, 615 bei Schweinepest

(Schweineseuche); 6 bzw. 15, 37, 41. 43, 44 bei Geflügelcholera.

Die Rinderpest, Lungenseuche, Pockenkrankheit, Beschttlseuche der

Zuchtpferde und die Hühnerpest sind nicht aufgetreten.

Ungarn.

l;ls waren in den Monaten Juli bzw. August, September, Oktober,

November, Dezember folgende summarisch aufgeführten Orte ver

seucht: Mit Milzbrand 456 bzw. 663, 429, 305, 173, 143; Wut 478

670, 474, 512, 356, 359; Botz und Hautwurm 257. bzw. 332, 264,

364, 275, 187; Maul- und Klauenseuche 240 bzw. 280, 134, 50, 13,

15; Blattern 44 bzw. 235, 380, 585, 457, 363; Bläschenausschlag

177 bzw. 132, 58, 59, 46, 20; Bände 1595 bzw. 1233, 697, 733, 519,

473; Botlauf der Schweine 3481 bzw. 4036, 2351,‘ 1831, 1092, 692;

Schweineseuche 5479 bzw. 7782, 5662, 5805, 3607, 2695; Büffel

seuche 63 bzw. 86, 55, 82, 79, 85.

Dänemark. .

Die Zahl der verseuchten Tierbcstände betrug bei Milzbrand:

Juli 2, August 3, September 3, Oktober 13, Novembcr15, De—

zember 12; Rotz: August 3, September 1, Oktober 1, Dezember 1;

Botlauf der Schweine: Juli 19, August 18, September 28, Oktober 19,

November 27, Dezember 15; Chronische Schweinediphtherie

(Schweinepest): Juli, August, Dezember je l; Rlckenmarktyphus

der Pferde: September und Oktober je I, November 2; Kartarrh

fiebcr des Rindes; Juli 9, August 6, September 10, Oktober 6, No

vembcr 3, Dezember 2.

Norwegen.

Zahl der Krankheitsfälle im Monat Juli bzw. August, Sep_

tember, Oktober, November, Dezember: Milzbrand 30, bzw. 28, 38,

59, 51, 58; Rauschbrand keine, bzw. 3, 4, 3, 3, 1; bösartiges

Katarrhtieber des Rindes 38, bzw. 32, 40, 30,33, 26. Ferner wurden

gemeldet Brasot im Juli 2, im Oktober 11, im November 15, im

Dezember 12 Fälle. Schweineseuche im Juli 4 Fälle.

Schweden. _

Die Zahl der verseuchten Ställe betrug: Milzbrand: im Juli 36,

August 28, September 22, Oktober 20, November 19, Dezember 19;

hiervon neu betroffen 24 bzw. 20, 13, 15, 12, 15. Rauschbrand: im

Juli 14, August 8, September 10,‘ Oktober 11, November 8, Ds

zember 1; hiervon neu betroffen 8 bzw. 4, 8, 9, 7 (Dezember keiner).

Schweineseuche: im Juli 13, August 10, September 8, Oktober 7,

November 7, Dezember 5; hiervon neu betrofien im November 1.

Fleischbeschau, Fleisch- und Viehverkshr.

Redigiert von Rieck.

Diphtherische Labmagenentziindung eines Rindes.

Von Tierarzt L ed s eh b o r-Breslau.

(Aus dem Laboratorium des städtischen Schlacht- und \'iehhofes

‘ zu Breslau.)

Die diphtherische Labmagenentzündung des Rindes scheint

selten vorzukommen. Linsengroße, diphtherische Herde der

Labmagenschleimhaut sind bei Rinderpestepizootien verschiedent

lich beobachtet worden. Außerdem soll nach Kitt") Siedam

*) In Kitts Spezieller Pathologischcr Anatomie, Jahrgang 1904,

ist hier auf die Sächsischen Berichte 1871, S. 38, verwiesen, daselbst

aber nichts bezügliches zu finden!
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grotzky über einen Fall berichtet haben, bei dem croupöse

Exsudatbeläge überhämorrhagisch infiltrierten Schleimhautdefekten

den größten Teil der Labmagenwand einnehmen. Ein ähnlicher

Fall kann in folgendem beschrieben werden:

Ein dem Handelsmann Sch. gehöriger, schwarzweißer, 3 Jahre

alter Bulle schweren Schlages wurde vom hiesigen Viehhof dem

Polizeischlachthof als gelähmt zur Notschlachtung überwiesen.

Körperwärme hoch normal. Nach der Schlachtung ergibt sich

folgendes:

In der Unterhaut finden sich eigentümlicherweise nur in

der dorsalen Hälfte des Halses und Rumpfes diffuse linsen- bis

markstückgroße Blutungen. Das Körperfett ist schwach gelb

gefärbt; die subserösen Gefäße des Bauchfells sind leicht in

jiziert. Der Atmungs- und Zirkulationsapparat, sowie das Zentral—

nervensystem zeigen keine Abnormitäten. Die Leber ist bedeutend

vergrößert, ihre Ränder sind abgerundet, Konsistenz brüchig,

mürbe, Farbe gelbbraun, das Parenchym getrübt; Gewicht der

Leber 8,25 kg, Länge 85 cm, Breite 60 cm, Tiefe 43 cm. Die

Leberlymphdrüsen sind grauweiß, markig geschwollen. Milz

tumor: die dunkelrote Pulpa ist vermehrt, teigig; die Follikel

sind rötlich-weiß, gut markiert, nicht wesentlich vergrößert.

Länge 58 cm, Breite 18 cm, Tiefe 4 cm, Gewicht 1 kg. Die

Nieren sind im Zustande der trüben Schwellung; Gewicht der

rechten ‘Niere 590 g, die linke ist etwas leichter. Farbe fahl

bräunlich-gelb. An der Oberfläche der Nieren sowie auch in der

Tiefe des Parenchyms, hauptsächlich in der Rindenschicht, finden

sich zahlreiche, stecknadelknopfgroße, weißgelbe Herde, die von

einem blutig-roten Hofe umgeben sind (frische Infarkte). Die

Nierenlymphdrüsen zeigen starke Schwellung und scharlachrote

Farbe. Der übrige Harn- und Geschlechtsapparat hat nichts

pathologisches. Ebenso sind die Manl-. Nasen- und Rachenhöhle,

die Speiseröhre und die drei Vormägen nebst deren Inhalt wie

gewöhnlich.

Der Labmagen ist an der Außenfläche glatt, glänzend,

durchsichtig. Ihre Farbe ist rötlich-weiß in den Teilen, wo die

Serosa der Muscularis anliegt. Hier befinden sich unter der

Serosa zahlreiche, zerstreut liegende, punktförmige und fleckig

streifige Ekchymosen. Die mit den angrenzenden Magen

abteilungen gebildeten subserösen Spalten sind gelb durch

scheinend und sulzig infiltriert. Beim Einschneiden fließt reich

lich klare, gelbe Flüssigkeit ab. Der Inhalt des vierten Magens

ist ein gelbbräunlicher, tabakjaucheähnlicher, dünner Futterbrei

von normal säuerlichem Geruch. Die Schleimhaut sieht mannig

fach geschockt aus. Ungefähr ein Dritteil der Schleimhaut ist

gesund geblieben, nur leicht höher gerötet und wenig geschwollen.

Der übrige Teil besteht aus unregelmäßig begrenzten, linsen

bis handflächengroßen Flecken, die in der Hauptsache dreierlei

Charakter haben: Die einen sind schwarzbraun, vertieft, mit

ziemlich glattem Grunde, scharf begrenzt von gesunder Schleim

haut; andere — diese Art ist die vorherrschende — sind rostgelb,

wenig oder gar nicht eingezogen, mit rauher, zerfressener Ober

fläche und Umrandung. Letztere ist ungefähr 1 mm breit,

etwas aufgeworfen und von trüber, grauer Farbe. Die nächste

Umgebung ist bläulich-graue, getrübte Schleimhaut. Drittens

sieht man Stellen, die mit einem schmutzig-grauen, ziemlich

trockenen, zerklüfteten, prominierenden Belag von 1—2 mm Dicke

überdeckt sind. Bei Entfernung des Belages bemerkt man, daß

derselbe auf vertieftem, arrodiertem, graurotem bis lebhaftrotem

Grunde haftet und sich über die stark blutig infiltrierte, ge

 
trübte, aber oberflächlich intakte Schleimhaut der Nachbarschaft

ausbreitet (Diphtherie). Die Submucosa des Labmagens ist in

toto stark geschwollen und wird gebildet von einem weitmaschigen,

gelbweißen Gewebe, deren Hohlräume mit hellgelber, klarer

Ödemflüssigkeit prall gefüllt sind, so daß die ganze Schleimhaut

hochgradig elastisch ist und die Magenfalten als flottierende, kamm

artige, bis 10 cm hohe und bis 4 cm dicke Wülste an der

Magenwand aufrecht stehen. An den diphtherischen Stellen

schneidet sich die Submucosa zuweilen bis zu 1 cm Tiefe speckig

und läßt bei seitlichem Druck aus dem Maschenwerk grauweiße,

opake, unregelmäßig geformte, bröckelige Pfröpfe verschiedener

Größe hervortreten (Fibrin). Die Veränderungen der Schleimhaut

finden sich vornehmlich auf der Höhe der Falten. An der Basis

derselben sind nur vereinzelte, kleinere Herde, meist von der

oben beschriebenen schwarzbraunen Art mit retrahiertem Grunde.

Der Darm ist an seiner Außenfläche glatt, glänzend, durch

sichtig und von blaugrauer Farbe. Nur an einzelnen Stellen

des Dünndarms sieht man grauweiße, rundliche, elastische Herde

von Linsen- bis Zweimarkstückgröße, die von ‘einem dunkelroten,

nach außen allmählich heller werdenden Hof. umgeben sind.

Schneidet man an diesen Stellen ein, so sieht man die Schleim

haut hochrot, abgeplattet, ohne Falten, bis '/„ cm dick ge

schwollen. Die Submucosa erscheint auf dem Querschnitt nur

wenig verbreitert. Jedoch ist die Subserosa, namentlich bei den

größeren Herden, mit grauweißen, speckigen Fibrinmassen bis

Zentimeterdicke angefüllt.

Die übrige Darmschleimhaut zeigt keine Veränderungen.

Der Inhalt des Darmes ist wie der des Labmagens bräunlich

von Farbe, anfangs wässerig, im Mastdarm dickflüssig.

Das Darmgekröse ist stark verbreitert und ödematös durch

tränkt. Die Lymphdrüsen darin sind stark geschwollen, kar

tofi‘elgroß, schimmern schwarzblau durch die Serosa und. zeigen

sich auf dem Durchschnitt schwarzrot mit kaum erkennbarer

Läppchenzeichnung und schmutzig-gelben Einsprengungen, die

meist rundlich, hirsekorngroß sind, aber auch schmale Züge

bilden.

Die mikroskopischen Untersuchungen ergeben folgendes:

Die mit dem diplitherischen Belage versehenen Stellen des Lab

magens zeigen Nekrose der Schleimhaut meist im oberen ersten

bis zweiten Drittel, manchmals aber auch bis zur Muscularis

mucosae und sogar bis in die Submucosa. Die nekrotischen

Massen nehmen den Farbstoff‘ nur diffus an und man bemerkt

nur Kerntrümmer, blasse Konturen von Drüsenzellen, mehr oder

weniger zahlreich eingewanderte Leukozyten, vereinzelte Fibro

blasten, sowie hier und da Fibrin in Flecken und Streifen. Auf

der Oberfläche finden sich zahlreiche Bakterien mannigfachster

Art, die sich zum Teil nach Gram färben. In der angrenzenden

Schleimhaut sind Kapillaren und Maschen der Tunica propria

stark mit Blut gefüllt, so daß die Magendrüsen, teils komprimiert,

teils auseinander gedrängt und verzerrt, meist unregelmäßig und

undeutlich erscheinen. Die Muscularis mucosae ist gewöhnlich

gut nachzuweisen. Ihr benachbart zeigt sich in der Submucosa

neben blutiger Infiltration eine starke Ansammlung von Lenke

und Lymphozyten in rundlichen Haufen und länglichen Zügen.

Die übrige Submucosa zeigt ebenfalls vermehrt Leuko- und

Lymphozyten, die an manchen Stellen, hauptsächlich in der Nähe

von Gefäßen, follikulär auftreten, außerdem reichlich rote Blut

körperchen. Durch die W eigertsche Fibrinf‘ärbung, die in der

Benekeschen Modifikation der langsameren Entfärbung mit
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Anilinöl-Xylol besonders gute Bilder gibt, ist in der Submucosa

reichlich Fibrin nachzuweisen. Dasselbe durchzieht in Form von

Balken, Verästelungen und feinsten Verzweigungen das lockere

Gewebe. Dazwischen bemerkt man dunkelblauviolett gefärbte,

unverzweigte, annähernd gleichmäßig dicke Fäden, die sich in

folge ihres positiven Verhaltens den verschiedenen Bakterien

f‘ärbemittehr gegenüber als Bakterien erweisen. Weiter unten

wird darauf näher eingegangen werden. Diese Bakterien durch

ziehen teils einzeln in langen, gestreckten oder welligen Fäden

das lockere Gewebe der Submucosa, teils bilden sie, haupt

sächlich in den erwähnten Leukozytenansammlungen, dichte Kon

volute. Im Bereiche der oberflächlichen Entzündung sind sie

längs der Muscularis mucosae oft zu einem breiten, dichten Filz

gelagert.

Muscularis und Serosa zeigen keine wesentlichen Ver

änderungen.

Die rostgelben Flecke unterscheiden sich mikroskopisch von

den diphtherischen nur dadurch, daß die nekrotischen Schleim

hautteile größtenteils abgestoßen sind und das nunmehr an der

Oberfläche liegende Gewebe reichlich rote Blutkörperchen und

Lymphozyten enthält. Streckenweise bildet die Muscularis mucosae

die Oberfläche oder, ist auch diese zerstört, ein dichtes Gewirr

von Fibrinbalken und Bakterienf‘äden.

An den schwarzbraunen, retrahierten Stellen sind akut ent

zündliche Erscheinungen der Schleimhaut nur noch wenig vor

banden. Die roten Blutkörperchen sind zerfallen und bilden

schollige oder homogene, glänzende, gelbbraune Farbstofi‘ab

lagerungcn. Die zwischen ihnen erhalten gebliebenen zelligen

Elemente sind abgeblaßt, nehmen Kernf'ärbnngen nicht mehr

deutlich an, scheinen also auch dem Untergange geweiht zu

sein. Driisenzellen und -schläuche sind nur noch in den tieferen

Schichten erkennbar zwischen dichtgelagerten Leukozyten und

vermehrten bindegewebigen Elementen.

Submucosa, Muscularis und Serosa der zuletzt beschriebenen

Schleimhautbezirke zeigen ebenso wie die der gesunden Magen

wand denselben mikroskopischen Bau wie oben geschildert, nur

daß nach dem Grade der Entzündung der Schleimhaut dieober

flächlichen Schichten der Submucosa vermehrt zellige Infiltration,

Fibrin und Bakterien aufweisen.

Die pathologischen Stellen des Darmes erweisen sich bei

der mikroskopischen Untersuchung als geschwollene Solitärfollikel

bzw. Peyersche Plaques. Die Follikelschwellung besteht in

einer difl‘usen Vermehrung der Lymphozyten, die streckenweise

die ganze Submucosa ausfüllen, sowie auch die Schleimhaut

stark durchsetzen, die Darmdriisen auseinander drängend. Stets

sind in diesen Herden in der Submucosa Follikel vorhanden, die

im Zentrum Nekrose zeigen. Ringsum die nekrotischen Massen

befinden sich in dem lymphoiden Gewebe dicht gelagert Leuko

zyten, Fibrin und jene in der Magenwand nachgewiesenen Bak

terientäden. Diese durchziehen im Bereiche des Krankheits

herdes meist vereinzelt auch die sonst wenig veränderte Sub

mucosa. Die Struktur der subserösen Fibrinablagerung, besteht

aus Balken und Verästelungen, zwischen denen wenig z_elliges

Material auftritt. Jedoch wandern in die Fibrinschicht längs

der Muscularis sowohl, wie ganz besonders an der Serosa. sehr

zahlreich Leukozyten ein, die vielfach körnig zerfallen. Auch

hier finden sich in den Leukozytenhaufen massenhaft unsere

Bakterien, die in langen, geschlungenen Fäden in die Fibrin

messen hineinragen. Die Schleimhaut und die Begrenzungszone

 

der Darmherde zeigen starke Anfiillung der kleinen Gefäße, Ka

pillaren und Gewebslücken mit Blut.

In den geschwollenen Darmlymphdriisen ist adenoides Ge

webe verhältnismäßig wenig vorhanden, dafiir um so mehr Blut

extravasate, nekrotische Drüsenabschnitte und rein tibrinöse Herde.

Letztere sind die makroskopisch sichtbaren, gelblichen Ein

sprengnngen und bestehen fast nur aus einem feinen, fibrinösen

Fadenwerk, das sehr wenig Zellen enthält. Die nekrotischen

Partien lassen das diffus gefärbte Drüsenparenchym erkennen,

dazwischen wenig Fibrin, Leuko-, Lympho- und Erythrozyten,

sowie vereinzelt die bekannten Bakterienfäden. Diese finden

sich aber sehr zahlreich, nicht selten in parallelen Ziigen und

korkzieherartigen Windungen an den Grenzen der nekrotischen

Herde, wo meist auch starke Leukozytenvermehrungund Blut

infiltration statthat. . .

Auch das sulzige Gewebe der Umgebung der Drüs‘en ent

hält vielverzweigte Fibrinf‘ziden und dieselben Bakterien.

Die multiplen Infarkte der Nieren erweisen sich mikro

skopisch als nekrotische Herde, die aus Zelltriimmern, Blut

residuen und fleckigen Fibrinmassen bestehen und von.einem

breiten Saum dicht gelagerter Leukozyten umgeben sind. . Da-

zwischen finden sich wiederum sehr zahlreich-unsere Bakterien

fäden. In der Übergangszone zum normalen Nierengewebe sind

die Interstitien stark blutig infiltriert und die Harnkaniilchen

enthalten hyalines Fibrin in Kugeln, Tropfen und Zylindern.

Zentrulwärts von den Herden sind die Kapillaren streifenweise

erweitert und prall mit Blut gefüllt. Zuweilen sind auch hier

in den geraden Harnkanälchen lange, hyaline Fibrinzylinder an

zutreffen. ‚ ‚ . ‚ . .~

Die Nierenlymphdrüsen zeigen ,eine=.difl‘use Vermehrung der

Lymphozyten lind zahlreiche ziemlich gleichmäßig verteilte rote

Blutkörperchen, aber keine Bakterien. .

In der Leber sind außer fettiger‘ Degeneration .der Leber

zellen mikroskopisch keine Absouderheiten festzustellen, ebenso

nicht in der Milz.

Die in den verschiedenen Organen immer wieder gefundenen

Bakterien sind unverzweigte, ungegliederte Fäden, die in 5.»;l

dicken Schnitten bis zu 120 n Länge beobachtet worden sind.

Natürlich kommen auch kurze Formen vor als plumpe, gerade

oder gebogene Stäbchen mit meist abgerundeten Enden. Die

Dicke beträgt gewöhnlich 1,5 y. Nicht selten sieht man aber

auch schlankere Fäden und stellenweise kolbige Anschwelluugen

bis 2 ,u und noch mehr. Färberisch sind die Fäden mit allen

gebräuchlichen Bakterienfirbemitteln nachzuweisen. Nach Gram

entfzirben sie sich, markieren sich aber im Gewebe sehr schön

bei der schon erwähnten Benekeschen Fibrinf‘zirbemethode, die

eigentlich nur eine modifizierte Gramsche Färbung ist. Läßt

man das Entfärbemittel Anilinöl-Xylol längere Zeit auf das Prä

parat einwirken, so bemerkt man, daß die Fäden nicht mehr

gleichmäßig gefärbt sind, sondern man unterscheidet blaßge

färbte und dunkel gefärbte Abschnitte, die eine Gliederung der

Fäden vortäuschen; oder man sieht nur die blassen Bakterien

hiillen, an deren Wand in unregelmäßigen Intervallen dunkel

gefärbte, vielgestaltige Protoplasmaklumpen haften. Auch beim

Gebrauch anderer Bakterienfärbemittel (Methylenblau und Karbol—

thionin sind am geeignetsten für Schnittpräparate) kann diese

differenzierte Tingierung der Fäden festgestellt werden, die nach

Schmorl auf Auflösung und Retraktion des Bakterienprotoplasmas

bei der Konservierung und Härtung der Präparate beruhen soll.
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Schön darzustellen sind die Fäden auch durch die Claudiussche

Pikrinsäuremethode, wobei sie zuweilen aus perlsehnurartig an

einander gereihten, kurzen, abgerundeten Stäbchen von blaßgriiner

Farbe mit dunkelgriiner Umrandung zu bestehen scheinen; oder

aber es lassen sich, wie bei der Methylenblaufärbung besonders

deutlich hervortritt. ziemlich regelmäßige Segmente erkennen,

die als dnnkelgefdrbte, an den Enden scharf abgekantete oder

leicht eingezogene Stäbchen mit blaß gefärbten, runden oder

elliptischen, manchmal spindelig aufgetriebenen Körperchen ab

wechseln. Man findet auch kleine Exemplare von Bakterien,

die ein einziges solches Stäbchen mit endständigem, blassem

Körperchen darstellen. Ob diese Differenzierung auf‘ Sporen

bildung beruht, läßt sich nicht entscheiden. Jedenfalls gelingen

wiederholte Versuche von Spdrenflirbung nicht, obschon in den

nur 5 u dicken Schnitten des lockeren submueösen Gewebes die

Bakterien oft ganz solitär gelagert sind.

Da bei den verschiedensten diphtherischen Schleimhautent

zündungen die Invasion des Nekrosebazillus einwandfrei nach

gewiesen worden ist, werden typische Fälle von multipler Nekrose

der Leber und der Herzmuskulatur vom Rind vergleichend mikro

skopisch untersucht. Dabei wird festgestellt, daß der Nekrose

bazillus, der die letztgenannten Veränderungen nachgewiesener

maßen verursacht, färberisch und morphologisch (Segmentierung,

kolbige Anschwellung usw.) unserem Bakterium sehr ähnlich ist.

Auch das von C. O. Jensen für den Nekrosebazillus als spezifisch

angegebene Färbungsverfahren gelingt bei beiden Bakterienarten,

trotzdem die Gewebsstiicke in Formalin und nicht, wie gefordert

wird, in Müllerscher Flüssigkeit gehärtet sind. Als wesentliche

Unterschiede aber ergeben sich, daß die Fäden in den typischen

Leber- und Herzveränderungen durch die Benekesche Fibrin

färbemethode kaum sichtbar zu machen sind und daß sie bedeutend

schlanker (_0,75 u dick) erscheinen. Allerdings muß hier erwähnt

werden, daß in den Lehrbüchern die Dicke des Nekrosebazillus

mit. 0‚75—1‚5 ;u angegeben ist. Auch die Lagerung der Bakterien

im Gewebe ist nicht identisch. Bei unserem Bakterium ist die

parallele Lagerung seltener, weniger ausgeprägt, als bei den

Fäden der verglichenen Leber- und Herznekrosen. Außerdem

sind bei den letzteren die Mikroorganismen im nekrotischen

Gewebe und hauptsächlich am Übergange vom nekrotischen zum

gesunden Gewebe zu finden. In den Schnitten unseres Falles aber

trifft man sie nie in den abgestorbenen Teilen der Mucosa, auch

niemals in der angrenzenden erhaltenen Mucosa, sondern erst

in der benachbarten Submucosa. Ähnlich sind bei den sonstigen

Nekrosen unseres Falles die Bazillen in den abgestorbenen Be

zirken nur spärlich vorhanden, sehr reichlich aber in der Um

gebung, wo sie sich weithin verbreiten.

Behufs Seuchendifl‘erentialdiagnose und Beurteilung des

Fleisches werden Agrarausstriche aus Leber, Milz, Nieren,

Körpermuskulatur und aus den sulzigen Infiltraten angefertigt.

Sämtliche Nährböden bleiben jedoch auch nach längerem Ver

weilen im Brutschrank steril. Zwei mit rohem Fleisch gefütterte

Mäuse erkranken nicht. Eine weiße Maus, die subkutan mit

Milzsaft geimpft wird, bleibt ebenfalls gesund.

Aus obigen Untersuchungen geht hervor, daß wir es hier

mit einer zum Teil im Abheilen begriffenen, diphtherischen Lab

magenentzündung des Rindes mit metastatischen Veränderungen

in Nieren, Darm und Darmlymphdrüsen zu tun haben. Bei den

verschiedenen pathologischen Prozessen genannter Organe ist

überall ein und dasselbe, jedenfalls anaörobe, fadenbildende

 

 

Bakterium zu finden. Dieses ist dem Nekrosebazillus sehr ähn

lich, scheint aber nicht identisch mit ihm zu sein. Ob das

Bakterium in Beziehung zur Pathogenese des Falles steht, oder

ob es sekundär eingewandert ist, läßt sich nicht entscheiden.

Möglich wäre es, daß seine Toxine den lähmungsartigen Zustand

des Tieres herbeigeführt haben.

Tuberkulose des Magens beim Schwein.

In Nr. l der „Deutschen F]eischbeschauerleitung“ berichtet

Glage über einen bemerkenswerten Fall von Tuberkulose der Magen

wandung beim Schwein. Ein an verallgemeinerter Tuberkulose er

kranktes Schwein, bei dem Tuberkel in den Kehlgangsdrüsen, den

Gekrösdrüsen, der Lunge, Leber, Milz, in einer Kniefaltendrilse und

einem Rückenwirbel in mäßiger Zahl zugegen waren, zeigte sich

total abgemagert. Die Magenwand an der Übergangsstelle vom

Magen zum Zwölffingerdarm war auf Zweifingerstärke verdickt, steif

und stellte eine von wenig Bindegewebe durchzogene käsige,

tuberkulöse Masse dar, in der zahlreiche größere oder kleinere meist

nur hirsekorngroße Tuberkel sich befanden. Diese Veränderung

umfaßte die Ausmltndung des Zwölffingerdarmes ringförmig so, daß

letztere stark verengt war. Nach dem Schlundteil des Magens zu

strahlte die tuberknlöse Masse, an Dicke schnell abnehmend, aus.

Die Magenschleimhaut war fast ganz erhalten, nur an einzelnen

Stellen von den Wucherungen durchbrochen und enthielt hier kleine

geschwürige Substanzverluste. Die Magendriisen waren stark

tuberkulös. Diese Veränderungen allein konnten die starke Ab

magerung des Schweines erklären, diejenigen in den übrigen Organen

wären dazu zu wenig umfangreich gewesen.

Zur Unterscheidung der Rehnieren von den Schafnieren.

Von Dr. A. Stadie-Berlin.

(Zeitschrift für Fleisch- uucl-Mllchbyglene, 1907, Heft 6.)

Ein von der Staatsanwaltschaft eingefordertes Gutachten ver

anlaßte St., die anatomischen Unterschiede zwischen Reh- und Schaf

niere festzustellen.

St. stellte fest, daß Schafnieren in der Regel die Form einer

mehr gekrümmten, Rehnieren die einer gestreckten Bohne besitzen,

so daß der äußere Rand der Nieren beim Schaf eine stärkere Kon

vexität besitzt als heimlich.

Die histologischen Verhältnisse geben keinen Anhalt zur

Differentialdiagnose. Dagegen weist die Form des Nieren

beekc_ns wichtige Unterschiede auf. Das Reh besitzt ein

einfaches Nierenbecken, Schaf und Ziege haben ein Nierenbecken

mit langen, blattförmigen Ausstlllpungen. Das läßt sich in über

zeugender Weise an Korrosionspräparaten dartun, deren Herstellung

St. angibt. Drei Abbildungen von Korrosionspräparaten ver

anschaulichen die Untersuchungen Stadies.

Über das Aufblasen des Fleisches.

Von Schlachthofinspektor Albert Breuer-Budapest.

(Hin: uemle 1907, Nr. 3.)

Durch das Einblasen von Luft wird der Scheinwert des

Fleisches erhöht, indem es voluminöser, ansehnlicher erscheint.

Meistens pflegen die Fleischer Schafe aufzublasen, indem sie nach

der Verblutung die Haut am Sprunggelenk Öffnen und dann mittelst

des zum Schleifen des Messers benutzten Wetzstahls in der Sub

kutis mehrere Gange bereiten. Dann blasen sie mit dem Munde

durch die Hautwunde Luft in die Subkutis, und die so hinein

gepreßte Luft wird endlich durch Streichen mit der Hand über den

ganzen Körper verteilt. Außer den Schafen pflegt man, zwar

seltener, auch Kälber aufzublasen, weiter Schaf- und Schweine

lun gen, damit man diesen den Anschein einer Kalbslunge verleiht.

Die Erkennung des aufgeblasenen Zustandes ist aber nicht schwer:

das ungewöhnliche Volumen, der eigentümliche Glanz und beim

Betasten das Knistern weisen darauf hin.

Breuer teilt einen Fall'mit, in welchem der Gewerbetreibende

das für prima Ware gekaufte Kalbsviertel zur Nachuntersuchung

brachte, weil er darauf einen Tabakgeruch empfand. Die Muskulatur

des Fleischviertels erschien bei der Untersuchung gefüllt, gut ent
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wickelt, beinahe herausgewölbt, aber nur mit verhältnismäßig

wenigem Fettgewebe durchsät. Auch kann man an einzelnen

Stellen bemerken, daß das Intermuskularbindegewebe bis 2—3 mm

erweitert, mehrere mit kleinen Luftblasen gefüllte Räume enthält;

seltsamerweise konnte man aber trotzdem in dem Unterhautbinde

gewebe keine Veränderungen unterscheiden, welche auf das Auf

blasen hinwiesen, so daß man annehmen mußte, daß das Aufblasen

unmittelbar in die tieferen Schichten geschah. An der inneren

Fläche des oberen Randes der Achillessehne fand man endlich bei

der eingehenderen Untersuchung einen tief in die Extensoren des

Sprunggelenkes führenden Kanal, dessen Wand mit Tabaksaft

so durchtränkt war, das sie die hineingeführte Hand braun färbte.

Das Aufblasen geschah daher hier mit Hilfe eines Pfeifenrohres,

welches man direkt bis in die aufzublascnden Fleischteile hinein

führte.

Das Fleisch wnrde ohne weiteres konfisziert. Br. behauptet

auch gleichfalls den Standpunkt, daß gegenüber dem Aufblasen des

Fleisches sowohl aus hygienischen als kommerziellen Gründen ein

generelles Verbot vollkommen gerechtfertigt ist. Dr. Z

Dunkle Flecken auf gefrorenem Fleische.

Von J. Henderson.

(The Journal ot Comparative Pathology und Therapeutlcs, Vol. XIX. ltef. nach

L'Hyglöne de la Vil‚nde et du Lalt, Heft 3, 1907.)

Häufig kann man auf der Oberfläche gefrorenen Fleisches dunkle

Flecken beobachten, die das Aussehen des Fleisches beeinträchtigen

und dasselbe vom Verkauf ausschließen. Die Flecken haben eine

dunkelgraubraune Farbe, sind unregelmäßig verteilt und werden

nicht größer als ein Schillingstück. Sie treten sowohl auf der

Muskulatur, als auf dem Fette auf. Auf jeden Fall scheint aber

das Vorhandensein von Bindegewebe zu ihrem Gedeihen erforderlich

zu sein, es ist nicht gelungen, sie auf ausgeschmolzeüen und der

bindegewebigen Umhüllung beraubten Fette zur Entwicklung zu

bringen. Die mikroskopische Untersuchung ergab, daß die Flecke

aus einem mit Scheidewänden pigmentierten Myzelium bestehen.

Durch Züchtung auf Agar konnte die Zugehörigkeit zu folgenden

Schimmelarten festgestellt werden: achtmal handelte es sich um

Thamnidium Chaetoclodioides, einmal um Thamnidium elegans und

einmal um Chlamydomucor rasemosus.

Diese Schimmelpilze traten in den Flecken in der 0idiumform

auf, infolge der entwicklungshemmenden Temperatur der Gefrier

kammem. Obgleich die Entwicklung des Schimmels bei einer Tem

peratur von -— 5° C, der Aufbewahrungstemperatur des Fleisches,

noch möglich ist, so zeigen die Versuche des Autors doch, daß

die Keimung der Sporen und die Anfangsentwicklung nur bei

höheren Temperaturen vor sich gehen können.

Es ist möglich, daß auch noch andere Schimmel Flecke auf

dem Fleische hervorrufen können (wie solche z. B. von Panisset

auf dem Brust- und Bauchfell gefrorener Hammel beobachtet wurden,

Bullet. See. centr. med. vtt. 1905 p. 559). Ihre Anwesenheit deutet

auf eine unvollständige Konservierung und weist auf zu langen

Aufenthalt in den Gefrierräumen hin (drei bis vier Monate nach

Ostertag). Die Miccorarten sind nicht pathogen, aber es könnte

vorkommen, daß solche Flecken durch pathogene Schimmel hervor

gerufen sind Aus diesem Grunde, wenn auch die Schimmel und

das Pigment nie tief in die Gewebe eindringen, kann man das be

treffende Fleisch immer aus dem Verkehr ausschalten, da es wegen

des schlechten Aussehens keine marktfähige Ware ist.

Über die angebliche Schädlichkeit der in den Echino

kokkusblasen enthaltenen Flüssigkeit (Liquor hyda

titosus).

Von Dr. P. Ghcrardini.

(II moderne Zoointio 1906. Ref. nach I.’Hyglbne de In Vlande et des Lait N0. 3

vom 10. März 1907.)

Die Untersuchungen Gherardinis bestätigen durchaus die

jenigen Joests über den gleichen Gegenstand. G. kommt am

Schluß seiner Ausführungen zu folgenden Schlußfolgerungen:

l. Der flüssige Inhalt der Eehinokokkenblasen übt keine häimo

lytische Wirkung auf die roten Blutkörperchen der Haustiere aus.

2. Sie enthält keine agglutinationsfähige Substanz.

3. Sie beciuflußt die Gerinnungsfähigkeit des Blutes nicht.

 

4. Die Blasenflüssigkeit wirkt nicht zerstörcnd auf die roten

Blutkörperchen, sie scheint sogar bis zu einem gewissen Grade

konservierend auf diese Elemente einzuwirken.

5. Sie enthält auch keine Toxine (Leukocidine), die die weißen

Blutkörperchen abtöten.

6. Sie enthält auch keine chemischen Stoffe, welche das normale

Eiweiß des Blutes und der Muskeln ausfüllen.

7. Sie enthält auch keine spezifischenAlbumine, die im Organismus

die Bildung von Antikörpern (Präzipiten) hervorrufen könnten.

Diese Resultate haben den Autor veranlaßt zu untersuchen, ob

die dem Inhalt der Echinokokkusblasen beigemessenc Schädlichkeit

tatsächlich besteht. Auf Grund zweier zu diesem Zwecke an

gestellten Versuchsreihen kommt G. zu folgendem Schluß:

8. Die Einverleibung von Echinokokkushlaseninhalt ruft beim

Kaninchen, Meerschweinchen und dem Huhn keine Intoxikation hervor.

9. Die wiederholte Einverleibung von Echinokokkenblaseninhalt

erzeugt beim Meerschwein und beim Kaninchen keine chronische

Intoxikation.

Zum Nachweis von Tuberkelbazillen in Versandmilch.

Konservierung der Versandproben mit 0,5 Proz.

Borsiiure.

Von Dr. phil. Gustav Kahn.

(Zeitschr. f. Infektionskrankh.‚ paran. Krankh. u. Hyg. d. Haustiere, Bd. II, S. 58.)

Die Ermittlung der Eutertuberkulose geschieht neben klinischer

Untersuchung durch bakteriologische Prüfung hauptsächlich der

Milch. Hierbei hat sich nun der Übelstand bemerkbar gemacht, daß

während der wärmeren Jahreszeit die von den Besitzern an die

bakteriologischen Laboratorien versandte Milch bisweilen schnell

gerinnt und dann diese Proben nicht mehr ordnungsgemäße Ver

arbeitung finden können. Nach dem Vorschlage von Räbiger ver

meidet man dieses vorzeitige Gerinnen dadurch, daß man den

Milchproben Borsäure, und zwar in der Menge von 0,5 Proz. zusetzt.

Der bakterioskopische Nachweis der Tuberkelbazillenwird hierdurch

nicht gestört. Dagegen war es fraglich, ob die so mit Borsäure

versetzte Milch noch zur Verimpfung an Versuchstiere geeignet

sein würde oder’ ob etwa die Tuberkelbazillen durch den gedachten

Zusatz in ihrer Virulenz geschädigt würden. Zur Klänmg dieser

Frage hat Kuhn Untersuchungen angestellt, aus denen sich ergibt,

1. daß ein Zusatz von 0,5 Proz. Borsäure sowohl in Form des

Pulvers als auch der Lösung zu Milch genügt, um die Milch

während eines Zeitraumes von 15 Tagen vor der Gerinnung

zu schützen;

2. daß durch diesen Zusatz die Virulenz der in der Milch ent

haltenen Tuberkelbazillen nicht nachweisbar beeinträchtigt

wird. Richter.

Die Vererbung des Fettgehaltes der Milch.

Von Dr. A. Hermes-Berlin.

Achtjährige schwedische Untersuchungen von K. A. Högström.

(Nr. 61 der „Landwirtschaftlichen Erfahrungen“ des Auslandes in

Stück 49 der „Mitteilungen“ der Deutschen Landwirtschaftlichen

Gesellschaft.)

Nach dem Galtomschen Vererbungsgesetz ist bekanntlich der

Einfluß der beiden Eltern hinsichtlich derjenigen Eigenschaften, die

in verschiedenem Grad erworben werden können, gleich stark.

Daneben übt aber auch noch ein dritter Faktor einen Einfluß aus,

nämlich die Voreltern usw., kurz die Familie, der Stamm, die Rasse.

Der Einfluß dieses dritten Faktors ist ebenso stark, wie der von

den Eltern zusammen ausgeübte. Galtom kommt daher zur Auf

stellung des folgenden Gesetzes über die Vererblichkeit. Wenn

der Grad dieser gewissen Eigenschaft beim Vater mit F, bei der

Mutter mit M, bei dem Kind mit D, bei dem Stamm mit St be

zeichnet wird, so ist

D = v. F + 1/. M + v. St. oder

D = F + M + 2 St

Högström hat nun an der Hand eines umfangreichen Materials

(Farren mit vielen Töchtern) zahlreiche Untersuchungen dahin vor

genommen, ob die an die Kuh gebundene spezifische Eigenschaft,

Milch von einem bestimmten Fettgehalt zu produzieren, auch durch
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denBullen weiter vererbt wird. Ferner hat er mit Ililfe des obigen ‘

(Iziltomschen Gesetzes in äußerst interessanter Weise den Grad

dieser beim Bullen in latenter (toter) Form vorliegenden Eigen

schaft bestimint und das Vererbungsmaß dieser Eigenschaft auf

die Nachkommen berechnet.

Er kommt auf Grund dieser Berechnungen zu dem Schluß, daß

die anscheinend an die Kuh spezifisch gebundene Eigenschaft auch

durch das Vatertier vererbt wird, und daß ferner auch der ganze

S’amm einen starken Einfluß in dieser Richtung ausübt.

„Wenn der Fettgehalt der Eltern den mittleren Fettgehalt des

Stammes wesentlich überschreitet, so reicht die steigernde Kraft

der beiden Elterntie‘re nicht aus, um gegen den Einfluß des Stammes

den Fettgehalt der Nachkommen auf den Mittelwert desjenigen der

beiden Elttämtiere zu erhöhen.

also niemals diesen Mittelwert aus, sondern nähert sich stets dem

Mittelwert des Stammes.

In diesen Verhältnissen liegt eine Mahnung an die Züchter, bei

der Auswahl der Zuchttiere auf die Herkunft von einem Stamm zu

Der Fettgehalt der Töchter macht 1

achten, bei dem die Eigenschaft, viel und fettreiche Milch zu geben,

wohl befestigt ist. Wenn auch die zilchterische‘ Arbeit zur Steigerung

des Fettgehaltes eines Stammes nicht von einem raschen Ergebnis

gekrönt ist, da der Stamm aus sich selbst heraus hemmend wirkt,

so darf man doch auf eine um so sichere und dauernde Steigerung

rechnen, in dem Maße als die Nachkommen, deren Fettgehalt zuerst

erhöht werden ist, einmal zu Eltern werden und an der Bildung

des Stammes einen erheblichen Anteil nehmen.“

Ad. Maier-Konstanz.

Lonu-Preuße. Praktische Anleitung zur Trichinenschau. Slehente

veränderte Auflage, bearbeitet von M. Preuße, Veterlnärrat in Danzig.

Berlin 1006. Richard Schoetz.

Die schon längst bewährte Anleitung erscheint nach zwei

Jahren schon in neuer Auflage Sie bedarf einer weiteren Empfeh

lung nicht. Druck-und buchhändlerische Ausstattung-sind vorzüg

lich. Auf Seite 63 ist ein störender Druckfehler zu beseitigen, es

muß selbstverständlich statt Ortsbehörde heißen: Ortspolizei

behörde. R.

 

' Personalien.

Auszelohnunuen: Es wurde verliehen dem Kreistierarzt a. D.

Veterinärrat Ferdinand Dalchozr-Rathenow der Rote Adlerorden

vierter Klasse, den Tierärzten ‘Engel zu (‘oppenbrilgge und Friese

Ali‘eld die Landwehr-Dienstauszeichnung I. Klasse.

Ernennungen: Wissenschaftliche Stellen: Dem Prosektor am

anatom. Institut der Tierärztlichen Hochschule München Dr. Erwin

‚Unser wurde die Erfüllung der mit der Lehrstelle für Hufkrankheiten

und Theorie des Hufbeschlages verbundenen Lehraufgaben, sowie

die Leitung der Lebrschmiede bis auf weiteres vertretungsweise

übertragen; die Tierärzte Dr. Wölfe! zum ersten und Hierrmymz' zum

zweiten Assistenten am Veterinär-Institut der Universität Breslau. -—

Veterinär'beamte: Definitiv zum Kreistierarzt die Tierärzte

Frz'crln'ch Pihr'nl-‘Beckum, Joseph Prayon-Kall i. Kreise Schleiden,

Waldemar Heyne-Grimm'en, Max Nilschkc-Blumenthal, Gar! Nilzschke

- (Josel O. S..v Paul Arndl-Gifhom. Kreistierarzt ‘Franc/es ist von

Mülheim a. Rh. in die Kreistierarztstelle Köln-Land versetzt und

Polizeitierarzt Dr. Unterhössel, bisher zu (‘öln, zum Kreistierarzt für

Mlllheim a‘. Rh. ernannt worden. An seiner Stelle wurde der Leiter

des Aus]andsflcischbeschauamtcs zu ('üln Dr. Peters zum ersten

Polizeitierarzt auf dem‘ Scblachthofe zu Cöln ernannt. Tierarzt Paul

IIa’m-Minden i. W. wurde mit den kreistierilrztlichcn Geschäften in

Wiedenbrück betraut. Distriktstierarzt Dr. Karl Gruber zum Bezirks

tierarzt in Eschenbach, Distriktstierarzt Groll-Berchtesgaden zum

Zuchtinspektor des Verbandes für lteinzucht des Pinzgauer Rindes

in Oberbayern mit dem Wohnsitz in Traunstein. — Ruhestands

versetzung: Der ordentliche Professor Dr. Kill-München auf An

suchen in den dauernden Ruhestand versetzt.

Niederlassungen: Einjähr Freiwilliger Unterveterinär Wilhelm

Psr.'mrr in Bad Tölz (Oberbayern), Tierarzt Edwln Rum in Groß

Lichterfelde-Ost bei Berlin. — Verzogen: Interimistischer Kreis

tierarzt‘ August Pm;m von Prilm (Eifel) ‘ nach Weihermtihle bei

Lebach (Kr. Saarlouis). _

In der Armee: Preußen: Versetzt: Oberstabsveterinär Feuer

bar/l und Stabsveteriniir Hinz von den Remontedepots- Arendsee

bzw. Wirsitz gegenseitig. — Im Beurlaubtenstande Bayern:

‘Abgang: Den Obcrveteriuitren der Landwehr II. Aufgebots

Dr. Emil DöderIez'n-Gunzenhausen und Ems! I\'us.scr-Würzburg der

erbetene Abschied bewilligt.

Vakanzen.

Schlachthofstellen: a) Neu ausgeschrieben: Bitburg: Tier

arzt zum l. Juli d. J. Gehalt 1600 M. Bewerbungen an den

Bürgermeister. Kottbus: Assistenztierarzt zum 1. Juli d. J.

Bewerb. mit Aug. der (lehaltsansprüche an den Magistrat. - Demmin:

Inspektor z. l. Juli 1907. Geba1t2400—3000 M., freie Wohnung usw.

Meldungen‘ 'an den Magistrat. — Frankfurt a. M.: Obertierarzt

alsbald. Gehalt 4300 M. bis 6400 M.‘ Privatpraxis nicht gestattet.

 

Bewerbungen mit Befähigungsnachweis und Angabe des möglichen

Dienstantritts an das städt. Gewerbe- und Verkehrsamt daselbst. —

Gelsenkirchen: Zwei Tierärzte für ambulator. Fleischbeschau.

Gehalt 2400 M. Entschädigung für besondere Aufwendungen,

Wege usw. 300 M. Privatpraxis nicht gestattet. Bewerb. an die

Polizeiverwaltung. Kreuz a. d. Ostbahn: Tierarzt für Fleisch

beschau zum 1. Oktober er. Meldungen mit Gehaltsansprücheu

an den Gemeindevorsteher.

b) Nach Ablauf der Meldefrist noch unbesetzt: Bautzeu

Schlachthoftierarzt. 3300 bis 4300 M. — Bischofswerder: In

spektor. 1200 M. —— Bonn: III. Tierarzt. 2400 M. — Borken:

II. Tierarzt. 2400 M. —- Breslau: Assistenztierarzt. 2100 M. —

Coblenz: Hilfstierarzt. 2400 M. — (‘refeldz Assistenztierarzt.

Danzig: Hilfstierarzt. 2200 M. — Duisburg: Assistenztierarzt.

2350 bis 4100 M. — Düsseldorf: Beschautierarzt in Duisburg

Ruhrort. 3600 M. — Frankfurt a. M.: ‘Zwei Tierärzte. 2500 M. —

Gostyn: Inspektor. 1500 M. Griesheim a. M.: Tierarzt

als Fleischbcschauer 3000 bis 3500 M. Gaben (N=L.):

Assistenztierarzt. 2400 M. Hanau: II. Tierarzt. 2400 M.

Johannisburg (Ostpr.): Tierarzt. 1600 M. bis 2400 M.

Kattowitz: Zwei Assistenztierärzte. Je 2400 bis 3300 M.

Königshütte i. O.-Schl.: II. Assistenztierarzt. 2400 bis 3900 M. —

Landsberg a. W.: Assistenztierarzt. 2400 M. Langen

schwalbach: Verwalter. — Liegn-itz: Hilfstierarzt. 2400 M. —

Magdeburg: Tierarzt. 2700 M. — Milspe: Tierarzt als amtlicher

Fleischbeschauer. 2100 M. Mülheim a. Rhein: Assistenz

tierarzt. 200 M. monatlich. — München: Direktor 4440 M. bis

7200 M. —- Naugard: Verwalter. Fixum 1000 M. — Neuß: Di

rektor. 3600 M. bis 4800 M., fr.Wohnung usw. — Olpe (Wstf.): Fleisch

beschautierarzt. Gebühren zirka 2400 M. — Oppeln: Direktor

alsbald. Gehalt 3000 M. bis 4200 M.‚ freie Wohnung usw.

Bewerbungen an den Magistrat. Osnabrück: Hilfstier

arzt bei der Auslandfleischbeschaustelle. Monatlich 250 M.

Pakosch: Verwalter, 2000 M. -— Posen: Tierarzt. 2400 M.

Rhede, Bez. Münster: Amtlicher F‘leischbeschauer. Aus Fleisch

beschau 1200 bis 1300 M. -— Rostock (Mecklb.): Hilfstierarzt.

200M. monatl. — Riigenwalde: Inspektor. —— Soldau i. Ostpr.:

Schlachthofinspektor. 1500 M. Spandau: Assistenztierarzt.

1950 M. — Stargard i. Pomm.: Assistenztierarzt. 1800 M.

Teterow: Inspektor. 2000 M. Weißensee bei Berlin: Tier

ttrztlicher Fleischbeschauer. 3000 M. — Zwickau: Tierarzt. 2100 M.

Stellen für amhulatorlsche Fleischheschau und Privatpraxis: Alt

staden (Landk. Mühlheim a. d. Ruhr). — Friedeberg a. Qu. —

Friedrichstadt —— Guttstadt. —— lieilsberg. — Jarmen. —

Kemberg (Kr. Wittenberg). Kirchberg-Hunsrück.

MaIente-Gremsmühlen. — Mariensee (Westpr.). Ober

Ingelheim. — Polkwitz i. Schi. — Pritzerbe. —— Ratzebur

i.Pomm. — Spangenberg, Bez.Kassel. — Stromberg, Huns

rück. — Wanne. — Wormditt, Kr. Braunsberg.

V€lllnworlll(ßb für den Inhalt (exkl. lnnwaientell): Prof. Dr. Bchmaltz in Berlin. — Verlag und Eigentum der Verlagsbuchhandlung von Richard Schont: in Bonus. -.

' . Druck von W. Bllxensteln, Berlin.



Die Fntteranfnahme ist

zeigen

~ Neubildung

Die „Berliner 'I‘lerärztllchs Wochenschrift“ crschelnt

wöchentlich lm Verlage von Richard Schecks in

Berlin S\V.48. “'tIbelrnltr. 10. Durch jedes deutsche

Postamt wird dielwlhc zum Preise von M. .5,— viert-ljähr

lich (M. 4.88 für die Wochenschrift, 12 Pf. für lleslcllgelcl)

frei ins "aus geliefert. (Österreichische Post—Zeitungs

Preislistc Nr. 574. Ungarische Nr. 85.)

 

Berliner

Originalbeltrilge werden mit 50 lll.‚ In Petitsats mit

eo Mit. fllr den llogrn honoriert. Alle Manuskripte,

Mitteilungen und redaktionellen Anfragen bcliohc man

zu Hunden an Prof. Dr. Schmaltz, Berlin. Tierärzt

liche Hochschule, NW., Luiscnslrafla 56. Korrekturen.

Rezensions-Exemplsre und Annoncen dagegen an die

Verlagsbuchhandlung.

 

Tierärztliche Woohonschrift
Redaktion:

Professor Dr. Schmaltz-Berlin

Verantwortlicher Redakteur.

De Bl‘lllll Dr. lell Veterinärrnt Dr. Lothes Prof. Dr. Peter Veterinärrat Peters Veterinitrrat Prcuße Dr. Rlchtcr

Professor Krelstlersrzt Deparlcmentstisrnrzt Krelstierarzt Departernentstierarzt Departcmcntstierarzt Professor

Utrecht. Charlottenburg. Cöln. Angerrniinde. Bromberg. Danzig. Dresden.

Block Med.-Rat Dr. Rocder Dr. Schlegel Dr. l. Schmidt Reg-Rat Dr. Vogel Zündel

Schlachthofdiroktor Professor Professor Professor Landesticrarzt v. Bayern Krelstlcrarzt

Breslau. Dresden. Freiburg i. Br. Dresden. München. Mlllhausen i. E.

  

Jahrgang 1907.‘ 19. '

 

Ausgegeben am 9. Mai.
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Mitteilungen aus der Klinik für kleinere Haustiere.

\'on Prof. Regenbogen-Berlin.

l. Multiples Sarkom in der Haut eines llshnes.

 

Farbe der Haut und ist wallartig aufgeworfen. Nach oben

erstreckt sich die Neubildung bis zum Kamm, nach unten bis

i zur Ohrscheibe, nach vorn bis zum linken Schnabelwinkel. Die

Ein 2 Jahre alter Hahn (rebhuhnfarbige Italiener Rasse) ~ Gewebswucherung reicht tief in die Augenhöhle hinein, der

wurde mit dem Vorbericht der Klinik zugeführt, daß sich seit , Bulbns ist zerstört.

6 Wochen, zuerst am ‘

Kopf, dann über die

ganze Körperoberfläche

verbreitet, Geschwüre

gebildet hätten.

DieBefundaufnahme

ergab einen mäßigen

Nährzustand. Im übri

gen erscheint das Tier

munter und lebhaft.

gut. Am Kopf und Hals

sich auffällige

Formverltndcrnngen.

Der Bulbns des linken

Auges ist nicht sicht

bar, da die Lidspalte

durch eine rundliche,

4 cm Durchmesser zei

gende Neubildung ver

schlossen wird. Diese

erstreckt

sich über das obere und

untere Augenlid,

überbrückt den inneren und äußeren Augenwinkel und Zeigt sich

in Form einer ringförmigen, dicken, unregelmäßigen aber wulst

artigen Gewebswucherung. Die Oberfläche der Neubildung ist

höckerig. Die Mitte erscheint durch aufgelagerte Borken und

Krusten schwarzbraun. Darunter ist das Gewebe durch Ge

schwüre zerstört. Die Peripherie der Neubildung zeigte die

  

sie

Unterhalb dieser Ncubildung, unter der

Ohrscheibe, befinden

sich zwei weitere,

kleinere, scharf um

schriebene Neubildun

gen von 2 bis 2,5 cm

Durchmesser. Sie ragen

bis 1 cm über die Haut

hervor und zeigen in

der Mitte Zerfall. Auch

hier werden die zentral

gelegenen Zerfallsherde

von einer peripheren,

wallartig aufgeworfe

nen, knolligen Zone um

säumt. Am hinteren

Halsrande befinden sich

5 weitere

knollige Wucherungen,

teils übereinander, teils

nebeneinandermiteinem

Durchmesser von “/4 bis

21/2 cm. Einige Neu

bildungen sind ohne Zer

fall, überall höckerig

und am Rande derselben sprossen kleinere, runde oder zapfen

artige Tochterknoten in größerer Zahl hervor.

Auf der linken äußeren und. der hinteren Halsseite zählte

man zusammen 8 größere Gewächse.

Das rechte Auge ist verschont geblieben. Dagegen zeigt

sich unter der rechten Ohrscheibc und den: rechten Kehllappen

rundliche
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an der rechten Halsseite bis zum vorderen Halsrande eine

länglich runde Neubildung mit 51/2 cm Längen- und 41/2 cm

Querdurchmesser. Am Rande ist das Gewebe stark wollartig

gewulstet und aufgeworfen, dabei höckerig. Die Mitte ist ge

schwürig zerstört und mit braunen Borken überzogen. Auch

hier treten an der Peripherie kleine Tochterneubildungen her

vor. Hinter und oberhalb der rechten Ohrscheibe befinden sich

3 weitere erbsengroße Knötchen von gleichmäßigem Aussehen

ohne Ulzeration. Die gleiche Beschaffenheit zeigen zahlreiche

hirsekorn- bis hanfsamengroße Knötchen am Kamm und den

Kehllappen. Sie besitzen eine gewisse Ähnlichkeit mit Epi

thelioma contagiosum.

Auf der Rückenhaut, in der Lenden- und Kreuzbeingegcnd

und in der Nähe des Hiiftgelenkes finden sich weitere 5 erbsen

bis wallnußgroße Knoten von demselben Aussehen, wie die am

Kopf und Hals. Daneben sind zahlreiche kleinste Knötchen in

der Haut zu erkennen.

Alle Nenbildungen lassen sich, mit Ausnahme der am linken

Auge, mit der Haut abheben und auf der Unterlage verschieben.

Sie grenzen sich ziemlich scharf gegen die Umgebung ab. Auf

der Schnittfläche sind sie grauweis, glatt und speckig. Bei

den größeren ist die Oberfläche in der Mitte geschwürig zerfallen.

Die mikroskopische Untersuchung von Schnitten nach der

Einbettung in Paraffin und Färbung mit Hämatoxylineosin er

gibt in der Hauptsache kleine Rundzellen. Dazwischen trifft

man eine spärliche und zarte retikuläre Grundsubstanz an. Die

Gefäße ziehen als diiuuwandige Kanäle zwischen den Zellen

massen hindurch.

Demnach handelt es sich um ein kleinzelliges Rundzellen

sarkom bzw. Lymphosarkom. ’ ‘

In den inneren Organen und der Muskulatur fanden sich

bei sorgfältigster Durchmusterung keine Neubildungen vor.

In der Literatur habe ich nur eine Angabe über ähnliche

Neubildungen der Haut beim Huhn vorgefunden, die jedoch als

Medullar-Karzinome bestimmt worden sind. (Medullar-Karzinom

beim Huhn von Nik. Weißkopf, Wochenschrift f. Tierheil

kunde und Viehzucht, XXVI. Jahrgang, Juni 1882.) Hierbei

wurden auch Metastasen am Muskelmagen und dem serösen

Überzuge der Leber nachgewiesen.

2. Die Endometrltis chronlca der Hündinnen. Heilung durch die abde

minale Amputation des Uterus. ‘

Unter den Krankheiten der Hunde, welche der Behandlung

schwer zugänglich sind und bei denen die bisherigen Heil

methoden nur in selteneren Fällen mit Erfolg begleitet waren,

steht die chronische Endometritis der Hündinnen obenan.

Dieses Leiden kommt nicht allzu häufig vor. In den

letzten acht Jahren befanden sich unter 76600 Hunden, welche

der Klinik für kleinere Haustiere der tierärztlichen ‚Hochschule

zu Berlin zugeführt wurden, 134 Hündinnen mit chronischer

Endometritis.

Die Erfolge der eingeleiteten Behandlung waren, von

wenigen Ausnahmen abgesehen, unbefriedigend. Dies erklärt

sich einmal aus den schweren Veränderungen, welche die Uterus

schleimhaut sehr oft bei dieser Krankheit erleidet, zweitens da

durch, daß die erkrankten Teile der Behandlung schwer zu

gänglich sind. Die Uterushörner sind meistens durch das Ent

zündungsprodukt prall gefüllt und durch die Bauchdecken fühl

bar. Bei der Sektion zeigt die Uterusschleimhaut schmutzig

graue und schieferige "erfärbungen. Daneben finden sich Ab

 

 
stoßung des Epithels, Wucherungen und geschwürige Zerstörungen

der Schleimhaut des Uterus.

Die beobachteten Krankheitsfälle betrafen Doggen und Jagd

hunde, Bernhardiner, Terrier und Bulldoggen, seltener Pudel,

Windhunde, Schäferhunde und Möpse. Bei Hündinnen unter

vier Jahren wurde das Leiden nicht festgestellt. Die erkrankten

Tiere waren 4, 6, 8, 10, 12 und 14 Jahre alt.

Die schlechten Erfolge der bisherigen Heilmethoden ver

anlaßten mich, das operative Verfahren zu versuchen und die

abdominale Exstirpation des Uterus vorzunehmen. Dieses Ver

fahren hat ein günstiges Resultat ergeben und ist verhältnis

mäßig leicht ausführbar.

Eine sechs Jahre alte Bernhardinerhündin wurde am

14. Januar in die Klinik eingestellt. Nach dem Vorbericht

soll sich seit mehreren Monaten ein eiteriger Ausfluß aus der

Scheide gezeigt haben. Die Befundaufnahme ergab folgende's:

Das Tier ist schlecht genährt. Das Haar ist struppig und

glanzlos. Die sichtbaren Schleimhäute sind blaßrosarot. In der

Minute zählt man 20 Atemzüge, 96 Pulse. 38,3 Mastdarm

temperatur. Die Nahrungsaufnahme ist vermindert, es besteht

starker Durst. Der Kot ist fest. Der Bauchumfang in der

Regie iliaca erscheint auf beiden Seiten vergrößert. Bei der

Palpation dieser Region äußerte das Tier Schmerzen. Aus der

Scheide entleerte sich mit Unterbrechungen eine schleimig

eiterige, schokoladenfarbige Flüssigkeit in größerer Menge. Die

Umgebung der Scheide ist mit dem eingedickten Sekret be

schmutzt, die Haare sind verklebt. Die mikroskopische Unter

suchung ergibt das Vorhandensein von weißen und roten Blut

körperchen und zahlreiche Mikroorganismen. Die Scheidenschleim

haut ist leicht gerötet. Weitere Veränderungeh der Schleim-‘

haut lassen sich durch die Fingeruntersuchung und die Ein

führung eines Spekulums nicht nachweisen.

Nachdem die Diagnose gesichert war, nahm

Amputation des Uterus am 17. Januar vor. Die Operation

wurde in der Morphiumnarkose in der Rückenlage ausgeführt.

Die Operation erfolgte nach den Regeln der Asepsis mit

sterilisierten Instrumenten. Als Spülflüssigkeit wurde steriles

Wasser verwendet.

Durch einen 15 cm langen Sclmitt zwischen Nabel und

Schambeim neben der weißen Linie wurde die Bauchhöhle ge

öffnet. Das rechte Uterushorn trat sofort hervor. Das linke

Horn war leicht zu erlangen. Beide Uterushörner waren gleich

mäßig uhd symmetrisch ausgeweitet, mit Flüssigkeit gefüllt. Sie

bilden 4 cm weite, schwäppende Schläuche. Das rechte Uterus

horn wird zwischen seinem oberen Ende und dem Ovarium mit

Oatgut zweimal unterbunden, zwischen-beiden Ligaturen los

getrennt. Alsdann wurde die Arteria- und Vena Uterina mit

ihren Ästen mit (Jatgut unterbunden und das Ligamentum latum

dicht an seiner Anheftung an das Horn durchschnitten. In der

selben Weise wurde mit dem linken Uterushorn verfahren.

Nunmehr wurde 3 cm aboral vom Orificium Uteri das Scheiden

gewölbe zweimal mit (‘atgut unterbunden, zwischen beiden

Ligaturen durchschnitten und der Uterus im Zusammenhange

herausgenommen. Der Operationsstumpf der Scheide wurde mit

sterilem Wasser sorgfältig abgespült und danach mit Catgut

sorgfältig durch Knopfnähte geschlossen, daß Serosa auf Serosa

zu liegen kam. Die Operation war schnell vonstatten gegangen.

Während der Operation waren die vorgefallenen Darmschlingen

und der Uterus auf ein steriles Tuch gelagert worden. Der

ich die
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Operationsstumpf und die Darmschlingen- wurden in die Bauch

höhle versenkt, die Bauchmuskeln mit Catgut durch Knopf

naht geschlossen, die äußere Haut mit steriler Seide ver

näht. Ein feuchter Sublimatverband mit steriler Watte wurde

übergelegt. Vor der Operation am 17. Januar betrug die

Temperatur 38,4 °‚ am 18. Januar 39,2 °, am 19. Januar 39,4 ",

am 20. Januar 39,0 °, am 21. Januar 39,8 °, am 22. Januar 38,7 °.

Dann fiel die Temperatur täglich bis auf 38,1 0. Am vierten Tage

Verbandwechsel. Keine Reaktion an der Wunde. Am siebenten

Tage wurden die Hefte teilweise entfernt. Am elften Tage

Entfernung der letzten Hefte. 14 Tage nach der Operation

wurde die Hündin geheilt entlassen. Gewichtszunahme 1‘/‚ kg

Am 21. Tage nach der Operation wurde das Tier vorgestellt.

Gewichtszunahme 2,5 kg. Das Allgemeinbefinden ist sehr gut.

Das Tier ist wie verjüngt, sehr lebhaft und munter. Die

Operationswunde ist vollkommen vernarbt.

Der günstige Verlauf der operativen Behandlung der

Endometritis chronica stimmt überein mit den guten Resultaten

dieser Behandlungsmethode von Bergeon in Ai, Proven<;e. Er

berichtet in der Revue de Toulouse, Mai 1906 (Referat B. T. W.

Nr. 38, 1906) über die chirurgische Behandlung dieses Leidens

und teilt seine Erfahrungen und günstigen Erfolge mit.

3. Beltrdge zu den Krsnkhelten des Unterkiefers und des Kisfergelenkes

heim Hunde.

Brüche des Unterkiefers gehören nicht zu den Selten

heiten. In Berlin werden sie oft beobachtet und sie sind in der

Regel die Folge des Überfahrens. Einfache ein- und doppel

seitige Frakturen im Bereiche des Unterkieferkörpers, Querbrücbe

und Medianbrüche heilten in der Regel in etwa drei Wochen.

Den Hunden wurde während der Heildauer ein weiches Futter

in Form einer steifen Suppe verabreicht. Sehr viel ungünstiger

gestalteten‘ sich die komplizierten Unterkieferbrüche. Des öfteren

handelte es sich um Splitterbrüche bei denen Knochensplitter

und Schneidezähne entfernt werden mußten. Carionekrose und

Knochenfisteln schlossen sich häufig dem weiteren Verlaufe des

Heilungsprozesses an und verzögerten denselben.

Frakturen und Zahnfachrande, am Kronen- und Gelenkfort

satze kamen nicht zur Behandlung. Auch Luxationen des Unter

kiefers beim Hunde wurden nicht beobachtet. Bei einer Katze

wurde die Luxation des Unterkiefers in der üblichen Weise

beseitigt.

Unter den Krankheiten des Unterkiefers beim Hunde bean

spruchen die Lähmungen des 3. Astes des Trigeminus

(Kaumuskellähmungen) ein besonderes Interesse, da sie bei

der Tollwut regelmäßig beobachtet werden und im allgemeinen

als ein wesentliches Symptom derselben gelten. Es ist aber

auch bekannt, daß Lähmungen des Unterkiefers unabhängig von

der Tollwut vorkommen und nicht selten heilbar sind. Während

acht Jahren wurde bei 76,600 Hunden, welche der Klinik zuge

führt wurden, bei 21 Hunden eine Lähmung des Unterkiefers

festgestellt. Diese verteilen sich auf Doggen, Jagdhunde, Teckel

und Terrier. 75 Proz. betrafen Hunde im Alter von 5 bis 8

Jahren, 25 Proz. Hunde im Alter von 1‘/2 bis 21/2 Jahren.

Nach den Vorberichten soll sich das Herabhäugen des Unter

kiefers plötzlich gezeigt haben ohne daß eine bestimmte Ursache

in der Mehrzahl der Fälle genannt werden konnte. Lähmungs

erscheinungen im Bereiche anderer Nerven waren nicht nach

weisbar, eine Erkrankung des Gehirns ließ sich nicht feststellen.

Das Allgemeinbefinden der Tiere war nur unerheblich gestört mit

 

Ausnahme der erschwerten Nahrungsaufnahme. Erscheinungen

der Tollwut fanden sich weder bei der ersten Untersuchung,

noch im weiteren Verlaufe der Unterkieferlähmung. Man darf

deshalb wohl annehmen, daß die Ursache der Lähmung mehr

peripher auf die motorischen Äste des Trigemiuus eingewirkt hat.

Während die meisten tierärztlichen Schriftsteller eine rheu

matische Ursache annehmen, vertritt Hutyra die Ansicht, daß

diese Lähmung oft durch Quetschung der motorischen Äste des

Trigeminus infolge der energischen Kontraktion der Schläfen

muskeln hervorgerufen wird. Dies soll namentlich leicht ge

schehen können, wenn Hunde das stark aufgerissene Maul mit

großer Kraft schließen oder wenn sie einen schweren Gegenstand

ins Maul fassen. In der Tat wird bei der Aufnahme des Vor

berichtes zuweilen mitgeteilt, daß das Leiden aufgetreten sein

soll, nachdem der Hund sich bemüht hatte, dicke Röhrenknochen

zu zerbeißen. In einem Falle fand ich die Lähmung des Unter

kiefers im Anschluß an einen Fremdkörper in der Maulhöhle,

in dem sich die Hälfte eines in der Längsrichtung gespaltenen

Röhrenknochens wie eine Rinne über das Backzahngebiß des

Unterkiefers gelegt und eingekeilt hatte. Zweifellos hatte der

Hund große Kraft angewendet, um das Maul zu schließen und

sich von dem Fremdkörper zu befreien.

Die Erscheinungen der Unterkieferlähmung stimmten in

allen Fällen überein, nur dem Grade nach ergaben sich

wesentliche Unterschiede. Die Maulspalte war mehr oder

weniger weit geöffnet, der Unterkiefer hing schlafi" herab,

er ließ sich leicht heben und an den Oberkiefer heran

bringen, er fiel aber wieder herunter, sobald er nicht mehr

mit der Hand gestützt wurde. Die Kaumuskeln waren

erschlafft. Da die Aufnahme des Futters aus ‘flachen Gefäßen

nicht möglich war, wurde das Futter in Form von Suppen in

tiefen Töpfen gereicht, in welche die Hunde den Kopf bis über

die Maulspalte hineinstecken und dann die flüssige Nahrung in

die Maulhöhle hineinsaugen konnten. Neben dieser Sorge für

eine zweckmäßige Ernährung wurde der Induktionsstrom und

Strychninnitrat subkutan angewendet. Die Elektroden wurden

jederseits in der Gegend des Kiefergelenkes und am Rande des

Unterkiefers angesetzt. Täglich eine Sitzung von 5 bis 10 bis

15 Minuten. Mit der Besserung wurde die Stromstärke ver

ringert. Strychninnitrat injizierte ich drei Tage hintereinander je

nach der Größe des Hundes 1 bis 3 mg auf die äußere Fläche der

äußeren Kaumuskeln, abwechselnd rechts und links. Am vierten

Tage wurde ausgesetzt. Dann weitere drei Injektionen.

Bei 78 Proz. der behandelten Hunde trat eine vollkommene

Heilung innerhalb 6 bis 16 Tagen ein.

Entzündungen des Kiefergelenkes kamen im Verlaufe

von acht Jahren bei 76600 Hunden nur zweimal zur Be

obachtung und sind demnach sehr selten.

In dem ersten Falle handelte es sich um einen sechs Jahre

alten Jagdhund. Das Tier war sehr abgemagert und soll nach

Angabe des Besitzers schon seit längerer Zeit an der Maul

sperre gelitten haben.

Die Schläfenmuskeln und die Masseteren sind auf beiden

Seiten hochgradig atrophisch; sie erscheinen bei der Palpation

schlaff und nicht schmerzhaft. Das Schneidezahngebiß wird

geschlossen gehalten. Es gelingt nicht, die Schneidezähne mehr

als drei Zentimeter von einander zu trennen und die Maulspalte

Wird größere Gewalt angewendet, so äußert

Auch heult der Hund, wenn man

weiter zu öffnen.

der Hund große Schmerzen.
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seitliche Bewegungen mit dem Unterkiefer vornimmt. Anzeichen

einer früher stattgefundenen Fraktur sind an dem Unterkiefer

nicht vorhanden. An beiden Kiefergelenken zeigt sich‘ eine

diffuse, zweimarkstiickgroße harte, auf Druck etwas schmerz

hafte Anschwellung. Die Temperatur ist nicht erhöht. Die

Haut läßt sich verschieben, die Oberfläche der Anschwellung

ist etwas uneben. Die Aufnahme der festen Nahrung und das

Kauen ist nicht möglich. Der Hund kann nur flüssige oder

dünnbreiige Nahrung aufnehmen.

Nach diesem Befund wurde die Diagnose chronische

Entzündung der Kiefergelenke mit Ankylosenbildung

gestellt. Zu einer Behandlung wollte sich der Besitzer bei der

ungünstigen Prognose nicht verstehen. Da der Hund zurück

genommen wurde, konnte eine anatomische Untersuchung nicht

vorgenommen werden.

Der zweite Fall betrifft einen sechs Jahre alten Terrier

mit einer chronischen Kiefergelenkent

zündung.

Nach dem Vorbericht soll der Hund seit einiger Zeit

schlecht fressen, beim Fressen Schmerzen äußern und in der

rechten Ohrgegend eine eiternde Anschwellung zeigen.

eiterigen

Das Tier ist schlecht genährt. Puls, Atmung und Innen

temperatur zeigen keine Abweichung.

Am rechten Kiefergelenk befindet sich eine rundliche, fast

wallnußgroße, ziemlich feste Anschwellung. Am Rande der

selben lä.ßt sich die Haut verschieben, in der Mitte ist die

Haut verwachsen. Hier ist ein linsengroßes Geschwür sichtbar

mit trichterförmiger Vertiefung im Zentrum. Aus einer engen

Öffnung tritt eine eitrige iibelriechende Flüssigkeit zutage.

Durch diese Öffnung gelangt man mit der Sonde in einen

drei Viertel Zentimeter langen Kanal und von hier aus in das

Kiefergelenk. Mit der Sonde berührte man den Gelenkfortsatz

des Unterkiefers. Der Grund ist rauh und uneben. Die

Massetereu der rechten Seite sind stark atrophisch.

Nach gründlicher Reinigung und Desinfektion des Operations

feldes wurde der Fistelkanal gespalten und das Gelenk frei

gelegt. In der Gelenkhöhle fand sich ein halb erbsengroßes

Knochenstückchen, welches von dem lateralen Ende des Pro

cessus condyloideus des Unterkiefers abgebrochen war.

Gelenkfläche des Gelenkfortsatzes war an der lateralen Seite

rauh und uneben. Die Umgebung des Gelenkes war durch

fibröses Gewebe sehr stark verdickt. Das nekrotische Gewebe

wurde durch Abschaben entfernt. Die Wunde und das Gelenk

wurde mit 1%.» Sublimatwasser sehr sorgfältig desinfiziert

und ein feuchter Sublimatverband darüber gelegt. Der

Verband wurde am zweiten, vierten, siebenten und elften Tage

nach der Operation gewechselt, dabei die Wunde mit Jodoform

gaze tamponiert. Die Wunde heilte ohne jede Reaktion. Am

siebenten Tage nach der Operation konnte der Hund den Unter

kiefer bewegen, ohne Schmerzen zu äußern. Er fraß über

Nacht sein Futter aus. Sechzehn Tage nach der Operation

konnte der Hund geheilt entlassen werden. Der Besitzer teilte

später auf Anfrage mit, daß die Heilung eine dauernde ist.

Dieser Fall beweist die Heilung der Resektion des Kiefer

gelenkes beim Hunde. Über mehrere gelungene Resektionen

des Kiefergelenkes beim Pferde hat bereits Frölmer in Band IX.

und XI. seiner Mouatshefte berichtet.

Die '

 

Thrombose der a. hypogastrica dextra.

Von Tierarzt W. Wieland, Pencun.

Am 1. Dezember 1906 wurde ich telephonisch zur Be

handlung eines kranken Pferdes nach dem Dom. F. bei P.

gerufen. Dort angelangt, konnte ich über den Patienten, einen

vierjährigen Fuchswallach dänischer Rasse, folgende Anamnese

in Erfahrung bringen:

Nach etwas anstrengenderer Arbeit als gewöhnlich habe

der Wallach plötzlich angefangen, vor dem Wagen zu schwanken,

stark zu zittern und sei sehr in Schweiß geraten. Endlich sei

er wie betrunken zusammengebrochen. Nach einiger Zeit habe

er sich wieder erholt und sei von selbst aufgestanden. Auch

die mittelgradige Tympanitis sei nach kurzer Zeit wieder ver

schwunden. Er sei schon immer sehr phlegmatisch und langsam

gewesen und habe bei der geringsten Arbeit auffallend ge

schwitzt.

Krankheitsbefund: Haar lang und von Schweiß zu

sammengeklebt. Die Mastdarmtemperatur beträgt 38,1", der

inäquale, schwache Puls ist an der a. maxillaris ext. 60 bis

66 mal in der Minute fühlbar. Die Herztöne sind kaum wahr

nehmbar und von Nebengeräuschen begleitet. Die Conjunctiva

ist erst rosa, später höher gerötet, Nasenschleimhaut etwas

mehr gerötet als normal, Maulschleimhaut blaßrosa. Die Atem

ziige sind oberflächlich und 28 mal in der Minute sichtbar.

Außerdem fällt in der linken Flanke von Zeit zu Zeit eine

heftige Bewegung auf, die mit Fötusbewegungen große Ähnlich

keit hat. Das Sensorium des Tieres ist etwas eingenommen,

der Blick apathisch. Die Bewegungen des in der Boxe stehenden

Pferdes sind steif und schwerfällig. Darmgeräusche sind etwas

unterdrückt; der Darminhalt ist normal. Der Hinterleib hat

seinen normalen Umfang und zeigt keine Spur von Tym

panitis mehr.

Auf Grund dieses Befundes und der Anamnese vermutete

ich eine Thrombose der Becken- resp. Schenkelarterie und fand

meine Vermutung bei der rektalen Untersuchung bestätigt. Ich

konnte nämlich feststellen, daß die a. hypogastrica dextra gleich

nach ihrem Austritt aus der Aorta durch einen bohnengroßen

Embolus zum größten Teil verstopft war, denn die Pulsation

war bei ihr viel schwächer als die der a. hypogastrica sinistra.

Da eine Behandlung doch erfolglos gewesen wäre, so

empfahl ich dem Besitzer möglichste Schonung des Wallache,

da bei größerer Anstrengung der Anfall wieder auftreten würde.

Dies war am 18. Januar 1907 der Fall. Weitere Anfälle sind

mir bis jetzt nicht bekannt geworden.

Kolik mit Verlagerung des Dickdarms mit Heilung

durch Darmstich vom Mastdarm aus.

Von Tierarzt Fr. Rollbach-Gcra.

Am 12. Januar 1907 wurde ich telephonisch zu einem Pferde

gerufen, welches mit Kolik behaftet von der Arbeit im Walde

nach Hause gebracht worden sei. Befund: Augenbindehaut ge

rötet, Pulse 65, große Unruhe, Hinterleib stark gespannt, beider

seits Darmgeräusche sehr schwach; bei der Untersuchung per

rectum konnte der Arm nur bis zur Hälfte des Unterarms vor

dringen, da sich in das Becken ein prall mit Gas gefüllter

Darmteil hereinpreßte, so hart, daß er kaum mit der Hand zu

sammenzudriicken war. Die Diagnose stellte ich infolgedessen
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auf Verlagerung des Dickdarmes. Da die Unruhe ständig zu

nahm, schritt ich zur Entleerung des Darmes mittelst Trokars

vom Mastdarm aus, natürlich nach vorausgegangenem Reinigungs

klistier; die ersten Gase entwichen mit einem fast knallähn

lichen Geräusche, und es ging ein Zucken durch den ganzen

Körper, wohl infolge des plötzlichen Sinkens des Bauchhöhlen

druckes. Sofort nach Herausnahme des Trokars verlor sich die

Unruhe, nach 2—3 Minuten traten beiderseits lebhafte Darm

geräusche auf, nach 20 Minuten stellte sich Appetit ein, nach

2 Stunden waren die Pulse auf 44 zurückgegangen. Die weitere

Behandlung bestand in Prießnitzumschlägen um den Hinterleib

und Verabreichung von Karlsbader Salz. Die Temperatur be

trug am 13. und 14. Januar 38,9, am 15. Januar 38,0, so daß

das Tier am 16. Januar wieder zur Arbeit verwendet wurde.

Hinzufügen will ich noch. daß ich im Jahre 1904 einen

ähnlichen Fall auf dem Rittergute Himmelgeist bei Düsseldorf

mit gutem Erfolg behandelt habe. Dreimal habe ich damals in

Ermangelung eines Trokars mit der Aderlaßhohlnadel den Darm—

stich ausgeführt, zuerst von der rechten Flanke aus, dann zwei

mal durch den Mastdarm; die befürchtete Bauchfellentziindung

trat trotz der mehrfachen Verletzung des Peritoneums nicht ein.

Referate

Untersuchungen über das Vorkommen des Bilirnbins

in der Galle, in dem Harn und Blutserum des Pferdes.

Von Emil Bicrthen, städt. Tierarzt in Lage i. Lippe.

(Druck von Aug. Eberlein & Cn., Hannover.)

Vorliegende, zum Teil in der medizinischen Klinik der

Tierärztlichen Hochschule zu Hannover angefertigte und der

vet.-med. Fakultät in Bern als bang-Dissertation eingereichte

Arbeit befaßt sich mit dem Nachweis des Bilirubins im Körper

des Pferdes. Nach den jetzigen Anschauungen wird die Gelb

iiirbung der Konjunktiven, der Gewebe und Organe, welche nur

bei krankhaften Zuständen auftritt, entweder durch den Über

tritt der Gallenfarbstoffe ins Blut oder durch das Auftreten von

Hämoglobin im Blutplasma nach reichlichem Zerfall von roten

Blutkörperchen hervorgerufen. Wie Malkmus angibt, läßt sich

durch die Untersuchung des Harnes ikterischer Pferde zumeist.

nicht ermitteln, welcher von beiden Stoffen (Gallenfarbstotf oder

Hämoglobin) den Ikterus bedingt. Ferner hat der Genannte

gefunden, daß Bilirubin in der Pferdegalle sich nicht nachweisen

läßt, während es im Blutserum selbst gesunder Pferde anzu

treffen ist. Diese Angaben nachzuprüfen und eventuell zu er

gänzen ist nun das Motiv vorliegender Arbeit. Zunächst be

spricht B. des näheren die Eigenschaften des Bilirubins, seinen

quantitativen, mikroskopischen und qualitativen Nachweis im

Harn. Er prüfte die verschiedenen Methoden am Harn von

Rindern und Schweinen, welchem Galle in verschiedenem Prozent

satz zugesetzt worden war, nach. Als schärfste Reaktionen

erwiesen sich: Ehrliche Diazoreaktion, die Fällungsmethoden

nach Schmidt-Grimbert, Hilger, Huppert, Salkowski,

die Jodreaktion, die Behandlung mit Formalin und die Methoden

von Clemens und von Krockiewicz. Nachdem die Empfind

lichkeitsgrenze festgestellt worden war, wurde die Galle von‘

38 Pferden, die sich vor und nach der Schlachtung als gesund

erwiesen hatten, untersucht; die jedesmal erhaltenen Resultate

wurden an Rindergalle mit der nämlichen Methode nach

kontrolliert. Fernerhin diente auch die Galle von drei mit

 Krankheiten (Darmkatarrh mit chronischer interstitieller Hepa

titis, Lungengangrän, Darmdrehung und -ruptur) behafteten,

getöteten bzw. verendeten Pferden als Objekt. Bilirubin

konnte nicht nachgewiesen werden. Nur in einem Falle

wurde es in der zugesandten Galle einer pathologisch ver

änderten Pferdeleber gefunden.

Weiterhin benutzte B. den Harn von 15 kranken Pferden

(Magen-Darmkatarrh, lnfluenza, Morbus maculosus etc.) als

Material und erhielt ebenfalls negative Reaktion.

Schließlich wurde auch Blutserum untersucht, welches

teils von geschlachteten gesunden, teils von lebenden kranken

Pferden herrührte. Stets fand man darin Bilirubin. Im

Serum dagegen von Schweine- und Rinderblut konnte dieser

Farbstoff nicht aufgefunden werden.

Die negativen Befunde bei den Untersuchungen über Bilirubin

in der Galle und dem Harn des Pferdes und die positiven Er

gebnisse beim Experimente mit Blutserum desselbigen Tieres

erklärt B. mit der Tatsache, daß in der Leber und Niere

eine Umwandlung des in Rede stehenden Stoffes Hydro

bilirubin stattfindet. Die Wahrnehmung, daß Friedberger

. und Fröhner im Harn erkrankter Pferde vereinzelt Bilirubin

nachgewiesen haben, findet ihre Erklärung in der durch Zerfall

der roten Blutkörperchen bedingten überreichen Produktion von

Bilirubin, mit welcher die Umwandlung in Hydrobilirubin inner

halb der Niere nicht gleichen Schritt hält.

nimmt B. auch an für den einen Fall des Bilirnbinnachweises

in der ihm zugeschickten Galle einer erkrankten Pferdeleber.

J. Schmidt.

Erfahrungen mit; dem Yohimbin-Spiegel im Jahre 1906.

Von Heinrich Holterbach. Tierarzt in Oti'enburg i. B.

(Deutsche 'l‘icriirztlicha \\'ncl|cnschrifl. 1907, Nr. 13 u. H.)

Der Verfasser bringt zunächst eine Besprechung der Ka

suistik, soweit sie die sexuelle Wirkung des Yohimbin bei impo

tenten und sterilen Tieren betrifft. Er benutzt dabei zahlreiche

briefliche Mitteilungen von Kollegen, denen anscheinend Probe

quantitäten des Mittels von der chemischen Fabrik in Giistrow i. M.

zugesendet werden sind. Diese kasuistischen Aufzeichnungen

beweisen, daß das Yohimbin-Spiegel ein wertvolles, wohl zur

zeit das beste Aphrodisiakum ist, das wir besitzen.

Unter Zugrundelegung der Arbeiten von Uberwarth, Müller

und Strubell kommt H. zu dem berechtigten Schluß, daß sich

die Wirkung des Yohimbin weiter als auf die Genitalsphäre

erstreckt und daß dieses Alkaloid auch bei der Behandlung

weiblicher Geschlechtsleiden eine hervorragende Rolle zu spielen

berufen ist. Natürlich wird das Mittel überall da.versagen‚ wo

Verkümmerung der Ovarieu oder ähnliche regressive Vorgänge

vorliegen. H. ist der Meinung, daß durch Verabreichung von

Yohimbin der Eintritt der Brunit willkürlich hervorgerufen

werden kann, also unabhängig gemacht wird von den bekannten

Brunftperioden. Dieser Punkt wird möglicherweise für die Tier

ziichter von Bedeutung werden.

Die von Strubell hervorgehobene Wirkung des Yohimbins

auf das Zentralnervensystem, daß nämlich die Blutversorgung

wirklich und zwar dauernd eine reichlichem wird, daß demnach

auch das Gewebe des Gehirns und speziell des Rückenmarks, wenn

es bei medizinischen Dosen besser ernährt wird, auch besser

funktionieren kann, hat H. bei einem Fall von beginnender

nervöser Staupe und bei traumatischer Lähmung des Hinter

teils bestätigen können.

*=k

Diese Möglichkeit _

-s
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Auch als Anästhetikum für Schleimhäute verwendete H. das

Yohimbin in einem Falle von nervösem Erbrechen bei einem

Hunde (0,01:100 Aqu. feröid. 1„stündlich eßlöfi‘elweise).

Die anfänglich empfohlene Dosierung korrigiert H. Er

verabreicht jetzt fortgesetzt kleine Dosen und zwar für

Pferd und Rind ‚ 0,05

Schwein 0,01 3—6 mal pro die

Schaf und Ziege 0,01 als Sexuale

Hunde bis zu 10 kg 0,00025 6—10 mal pro die

„ „ „ 25 „ 0,001 bei Lähmungen.

„ über 25 „ 0,025

Der Gebrauch der Tabletten ist wegen der exakteren

Dosierung vorzuziehen. Rdr.

Wie sollen Digitalis-Blätter verordnet werden?

Von Prof. A. von B6kay.

(Orvosi Hetilap. 1906, Nr. l.)

Die wirksamen Glykoside der Digitalis-Blätter zersetzen

sich unter dem Einflusse höherer Temperaturen leicht, wodurch

es dann häufig geschieht, daß das Präparat bei der üblichen

Anfertigungsmethode der Digitalis-Infuse seine Wirksamkeit

verliert. Bokay hat bezüglich ihrer Wirksamkeit ausgedehnte

Untersuchungen mit den verschiedensten Arten der wässerigen

Auszüge angestellt. Und es stellte sich heraus, daß je weniger

hohe Wärmegrade angewendet wurden, der wässerige Auszug

um so wirksamer war. Bei der Anfertigung des Infusums ver

meide der Apotheker die nachträgliche Erwärmung. Besser als

jede andere Art der Bereitung ist jedoch das mit kaltem

Wasser angefertigte .\lacerat. Die Maceration muß zu

mindest drei Stunden lang dauern. Die Glykoside werden durch

schwache Säuren und durch Pepsin zersetzt. Es soll also,

bevor Digitalis gegeben wird, die Magensäure durch ein bis zwei

Messerspitzen voll Natrium bicarbonicum neutralisiert werden.

Dr. Z.

Eine neue Operationsmethode für die aseptische

Kastration beim Pferd.

Von Prof. Oceanu in Budapest.

(Recueil d’Alfort, 16. März 1907.)

Nachdem der Verfasser die Vorzüge der aseptischen

Kastration im Vergleich mit der alten Methode beschrieben hat,

kommt er auf seine eigene Methode zu sprechen.

Zuerst werden die Umhüllungen des rechten Hodens nach

den bekannten Regeln aufgeschnitten, das Organ herausgeschält,

und der Samenleiter und die Samenarterie, jedes für sich, mit

geflochtener Seide 11/2 cm oberhalb des Nebenhodens unter

bunden und der Hoden selbst durch einen 1 cm unter der

Ligatur angebrachten Schnitt herausgeschnitten.

Der linke Hoden wird darauf mit beiden Händen gefaßt,

und durch leichtes Drücken gegen das Septum Sfroti und gegen

die Hodensackwunde des rechten Hodens hingedrückt. Die

Scheidewand wird nun durchgeschnitten, ebenso auch die ge

meinschaftliche und besondere Scheidenhaut und der Hoden durch

die so gemachte einzige Öffnung herausgeschnitten. Darauf

wird die Hodensackwunde mittelst Knopfnaht vernäht und mit

Jodoformkollodium überdeckt.

Zu den Ausführungen von Oceanu nimmt der Militär

veterinär Jacoulet in der folgenden Nummer des Recueil das

Wort und sagt, daß die von jenem angegebene Methode nicht

ganz neu, sondern schon in den Jahrgängen 1891 und 1892

‚_________ _=___

 

 

derselben Zeitschrift beschrieben ist, und daß er selbst in der

Sitzung der Socitäte': Centrale vom 12. Oktober 1893 (siehe das

Bulletin der Sociöt6 Centrale von diesem Tage) eine Methode

bekannt gegeben habe, die von der früheren von Benjamin und

Moussu angegebenen, die auch die Ligatur angewendet haben,

insofern abweiche, als er an deren Stelle die begrenzte Torsion

anwende. Nach tüchtigem Ausspülen der Wundtasche verschließt

er die Wunde nicht mit Nähten, sondern läßt sie sich von

selbst zukleben. Die Heilung erfolgt gewöhnlich ohne Eiterung

in der Zeit vom 4. bis 11. Tag nach der Operation.

Er führt noch an, daß das Anbringen der aseptischen

Ligatur und die Vernähung des Hodensackes wohl in einer gut

eingerichteten Klinik zu machen, aber in der großen Praxis

schwer durchzuführen ist. Helfe r.

Schwund des Hufbeins.

Von Oberstabsveterinär F r an z B e c k e r.

(Zeitschr. r. Voteriulirk. 1901, s. 73.)

Eine junge Remonte wurde eines Morgens hochgradig lahm

angetroffen. Es handelte sich um eine Stützbeinlahmheit des

linken Hinterbeines, die sich das Tier vermutlich durch Schlagen

gegen den eisernen Standbaum zugezogen hatte. Es wurde

Bruch des Hufbeins diagnostiziert. Nach acht Wochen war

die Lahmheit fast ganz verschwunden; durch einen Sprung beim

Führen über den Reitplatz wurde das Tier jedoch wieder stark

lahm. Nach wiederum acht Wochen war infolge des Nicht

belastens der Extremität Schwund der Kruppenmuskulatur ein

getreten. An der Zehenkrone hatte sich allmählich eine feste,

nicht verschiebbare Anschwellung eingestellt. Patient wurde

getötet. —— Von der im Fesselgelenk abgesetzten erkrankten

Extremitätenspitze wurde zunächst eine Röntgenaufnahme ge

macht, welche deutlich das Vorhandensein des Fessel-, Kron- und

Strahlbeins und das Fehlen des Hufbeins zeigt. Nach der

Durchsägung fand sich an Stelle des Hufb eins eine graugelbe,

festweiße Masse, welche sich bei näherer Untersuchung als

alveoläres Rundzellensarkom zu erkennen gab. "0m

Hufbein war nur noch eine schwache, nach den Trachten zu

dünner werdende Knochenplatte am Zehenteil der Sohle vor

banden, sowie die Knorpelschicht der Gelenkfläche des Hufbeins.

In letzterer war neben der Mittelbinde eine deutliche Zurrfurche

bemerkbar, welche als die Andeutung eines vorhanden gewesenen

Bruches gedeutet wurde. Die Entstehung der Neubildung ist

jedenfalls auf das Aufplatzen des frisch verheilten Bruches des

Hufbeins zurückzuführen. Richter.

Pneumo-enteritis beim Schwein.

Von L. W.Jarosch, Tierarzt u. Assistent a. d. k. k. Tierärztlichen

Hochschule in Lemberg.

(Östorr. Monatsschr. f. Tierheilk. 1906. h‘. 535.)

J. stellte bei einem Schwein auf Grund der klinischen

Untersuchung die Diagnose Schweineseuche, welche ihre schein

bare Bestätigung durch den Sektionsbefund fand. Mit Herzblut,

Milz- und Lymphdriisensaft wurden Agrarröhrchen beschickt,

von Lunge, Blinddarm, Haut Plattenkulturen angelegt. In allen

Agarröhrchen wuchsen Reinkulturen eines auch im Deckglas

präparat (Blut) gefundenen schlanken Stäbchens mit abgerundeten

Enden an Stelle der erwarteten onoiden Schweineseuchebakterien.

Die Stäbchen wurden nachgewiesen in Blut, Lunge, Milz-‚ Lymph

drüsen, dem Inhalte von Hautblasen sowie neben Bact. coli auch

im Darm. Diese Bazillen bewirkten, Kaninchen unter die Haut
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injiziert, nun in ‘24-48 Stunden tödlich verlaufende Septikämie;

im Blute und allen Organen waren wiederum die Stäbchen

leicht zu finden. — Die nähere Untersuchung (cfr. auch Original)

ergab, daß der schlanke Bazillus lebhaft beweglich war, sich

nicht nach Gram färbte und in allen Nährmedien einen schönen,

smaragdgrünen Farbstoff und angenehmen, jasminartigen Geruch

produzierte. — Im Jahre 1888 erhob Galtier bei einem im

Schlachtbause von Vaise geschlachteten Schweine denselben

anatomischen und bakteriologischen Befund.

Im vorliegenden Falle handelte es sich um eine Septikämie,

welche durch

hervorgerufen worden war.

den Bacillus chromo-aromaticus Galtier

Richter.

Beitrag zur Biologie der Trichine.

Von H. M. Hoyberg, Stadttierarzt in Frederiksberg b. Kopenhagen.

(Zeitschrift für Tiermedizin, XI. Bd., 3. Heft.)

Verf. hat die alte Streitfrage, ob die Fäces von trichinösen

Tieren Trichinen enthalten, geprüft und hat gefunden, daß bei

26 ziemlich stark trichinösen Ratten in den ersten Tagen nach

der Fütterung mit trichinösem Fleische, selbst bis zum 10. Tage,

in den Fäces fortwährend Trichinen, sowohl Männchen als

Weibchen vorhanden waren. Es wurden ungefähr 2500 Fäces

präparate untersucht, auf Grund deren H. zu folgenden Haupt

resultaten kam: Eingekapselte Muskeltrichinen waren in den

Fäces nicht nachweisbar, hingegen freie, lebende, geschlechts

reife Trichinen und trächtige Trichinenweibchen in einem großen

Teile der Präparate. Schon 24 Stunden nach der Fütterung,

am reichlichsten aber in den ersten Tagen danach, waren

Trichinen nachweisbar. In 4 Wochen altem, feucht aufbewahrtem

Kote konnten noch lebende, bewegliche Darmtrichinen nach

gewiesen werden. Starkes Eintrocknen der Fäces tötete die

Trichiuen im Verlaufe von drei Tagen.

Zahlreiche Fiitterungsversuche mit den Fäces trichinöser

Tiere ergaben, daß die Infektion durch die Fäces ein Faktor

ist. der bei der Bekämpfung der Trichinose im allgemeinen und

der Schweinetrichinose im‘ besonderen zu beachten ist.

Die weiteren Versuche zeigten, daß die mit dem Kote auf

genommenen trächtigen Trichinenweibchen zwar zum größten

Teil durch den Magensnft zerstört werden, daß aber jedenfalls

ein Teil der darin enthaltenen Embryonen durch den noch nicht

vollständig verdauten mütterlichen Leib geschützt in den Dünn

darm gelangt und dort in die Schleimhaut eindringen kann. Am

anderen Ende der Embryonen fand H. eine feine, pfriemen

ähnliche Verlängerung, die sich in ununterbrochener aktiver

Bewegung befand und die er als eine Art Bohrapparat deutet,

der wahrscheinlich später wieder verschwindet. Dieser Apparat

begünstigt die aktive Wanderung.

In einer dem Originalartikel von der Schriftleitung an

gefiigten längeren Anmerkung wird dem Verfasser opponiert.

Es wird ihm entgegengehalten, daß der entdeckte Bohrapparat

wohl weniger zur aktiven Wanderung als vielmehr nur zum Ein

dringen in die Darmschleimhaut und deren Lymphgefäßnetz

dienen mag. Hierbei ist auf die Versuche von Stäubli Bezug

genommen worden. Rdr.

Über das Vorkommen von Trichincn bei der Ratte.

Von L. Bahr, Tierarzt in Kopenhagen.

(Zeitschrift t. Infektionskr.‚ puras. Krsnkh. u. Hyg. d. Haustiere, Bd. II, S. (12.)

Bahr lenkt durch seine vorläufige Mitteilung von neuem

die Aufmerksamkeit auf die Trichinose. Zunächst gedenkt er

 der früher schon an verschiedenen Orten angestellten Unter

suchungen (Leisering, Gerlach, Franck, Heller u. a.) auf

Trichinen bei Ratten und geht dann zur Erörterung eigener

Untersuchungen über. Unter 371 Ratten waren 19 : 5,12 Proz.

trichinös. Die Tiere stammten aus 18 verschiedenen Örtlichkeiten;

die trichinösen Ratten fanden sich jedoch nur in 4 derselben. Ver

gleicht man dieses Ergebnis mit denjenigen anderer Untersucher

(z. B. Gen ersich), so deutet es darauf hin, daß es einzelne, be

stimmte Lokalitäten gibt, wo die Trichinen besonders

anwesend sind, daß es mit anderen Worten Herde der

Trichinose gibt. Von diesem Gesichtspunkt aus wiirdeu

weitere Untersuchungen Klarheit darüber verbreiten können,

auf welche Örtlichkeiten man bei der Bekämpfung der Trichinose

besondere Aufmerksamkeit zu richten hat. Bei der Frage, wie

die Schweine die Trichinen bekommen, weist B. auf Höybergs

Experimente hin, welche es ziemlich wahrscheinlich machen,

daß die Fäces trichinenbehafteter Tiere eine wichtige Infektions

quelle darstellen. Richter.

Beiträge zur Variabilität des Tuberkelbazillus.

Von Doz. Dr. Alavzir Aujezky.

(Közlemänyek a2. összekasonlih'» (des: Öl kört.an köst-köl. Band VI. N0. T—8.)

Aujezky beschreibt einige interessante Variationen des

Tuberkelbazillus, welche sich vor den Augen des Beobachters

entwickelten. So z. B. eine interessante Kultur des Fisch

tuberkelbazillus, dessen Kulturen im Alter von 5—6 Wochen die

Farbe des Berliner Blau angenommen hatten. Auch die Kartoffel

nahm die Blaufärbung an, die gefärbten Kulturen waren Glyzerin

Kartoffel-Kulturen. Diese und andere Erfahrungen beweisen,

daß wir die Eigenschaften der einzelnen Bakterieuarten nicht

als absolut unveränderliche betrachten dürfen, sondern daß wir

diese Eigenschaften der Art als solche betrachten müssen,

welche unter den gegebenen Verhältnissen innerhalb der Grenzen

der betrefi‘enden Art Änderungen aufweisen können. Auf diese

Art entstehen dann gewisse Gattungen der einzelnen Arten,

Varietäten, welche im gegebenen Falle, bei Veränderungen der

äußeren Umstände sich selbst wieder so weit verändern können,

daß eine Varietät der betreffenden Bakterienart zu einer anderen

Varietät derselben Art werden kann. Diese Erfahrungstatsacbe

besitzt eine große praktische Wichtigkeit. Dr. Z.

Aus dem Institut für Seuchenlehre der k. k. böhmischen Universität

1 in Prag.

Mitteilungen über 35 histologisch untersuchte Tier

geschwülste.

Von Assistent Dr. Zdenek Boucek.

(Archiv für wissanrcbafll. und prakt. Tierheilkunde, Bd. 32, H. 6.)

In vorliegender, zu einer gedrängten Wiedergabe nicht ge

eigneten Arbeit hat der Verfasser es unternommen, eine größere

Anzahl von Tiergeschwülsten, welche teils der Sammlung des

Instituts angehörten, teils von Kollegen zur Feststellung der

Diagnose eingesandt werden waren, zu untersuchen und mit

Benutzung der vorhandenen Literatur kritisch zu besprechen.

Zur Erlangung einer einwandfreien Diagnose sind nur Serien

schnitte verwendet worden. Von den Präparaten sind als be

sondere Seltenheiten hier zu erwähnen:

1. Adeno-Rhabdomyom: erbsengroß, mitten im Herzmuskel

der Kuh.

2. Polypus fibromatosus vaginae: erbsengroß, gestielt, in

der Scheide der Hündin.
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3. Carcinoma vaginae: längsovaler, ‘2,2 cm langer Platten

epithelkrebs bei der Hündin.

4. Cystoma multiloeulare, Teratoma ovarii, Cystoma papilli

forme: sämtlich im Ovarium des Schweines.

5. Adeno-Carcinoma: zirka taubengroß,

Katze.

6. Myxo-fibro-sarcoma multiplex: über 200 verschieden große

Geschwülste im Unterhautzellgewebe der Kuh.

7. Fibro-Adenoma und Fibro-Carcinoma: im Euter der Kuh.

J. Schmidt.

im Ovarium der

Wocheniibersicht über die medizinische Literatur.

Von Dr. P. leß, Charlottenburg,

Königlicher Kreistlerarzt.

Zcnlralblatt für‘ Bakteriologie, Parasz'lenkunde und Info/r!ionskrankhtilcn

Originale xzm a1, um

Das Virus der Hornhautsyphills des Kaninchens und die Emp

finglichkeit der unteren Afl‘enarten und der Meerschweinchen

für dasselbe; von Dr. E. Bertarelli-Turin. — Der Verfasser

kommt zu folgenden Schlußsätzen: Die Syphilis kann beim

Kaninchen eine Hornhautinfektion hervorrufen, welche in Über

gangsreihen übertragbar ist. Bei dieser Reihenübertragung findet

eine entschiedene Verstärkung des Vivus statt, während sich

der Befund zahlreicher Spirochäten konstant erhält. Beim

Kaninchen kann man außerdem spätere Nervenverändernngen

beobachten, welche vielleicht der syphilitischen Infektion zuzu

schreiben sind. Mit dem Übergangsvirus kann man den Makako

infizieren, in welchem typische Haut- und Hornhauterscheinungen

entstehen. Am Ende zeigt sich das Virus auch für Meer

schweinchen aktiv, welche man durch dasselbe mit Syphilis

infizieren kann, und vielleicht sind auch manche andere Tiere

(Schweine) für die Kaninchensyphilisempfänglich.

Experimentelle Studien über Syphilis. I. Impfsyphilis der Affen;

von J. Siegel. — Die Arbeit Siegels ist noch nicht vollendet

veröffentlicht.

Fortschritte der‘ Medizin Nr. 7.

Eine Funktion des Wurmfortsatzcs; von E. A. Hoefer. Bei

einer Operation eines Patienten mit einem Revolverschuß in die

rechte Unterbauchgegend fand Hoefer den Wurmfortsatz durch

löchert. Im Verlauf der Operation begann der Kranke zu

brechen und der Wurmfortsatz machte beträchtliche Kontraktions

bewegungen. Nachdem der Kranke sich beruhigt hatte, floß aus

dem Wurmfortsatz eine Quantität graugelber Flüssigkeit. Hoefer

schließt daraus, daß der Wurmfortsatz eine Funktion hat und

er vermutet folgende: Der Appendix ist anatomisch gegen das

Ende des 1. oder 2. Lebensjahres fertig, während der übrige

Darmkanal nur erst 12 engl. Fuß lang ist. Der Appendix ent

hält zahlreiche Lieberkühnsche Drüsen, deren alkalisches Sekret

den Chymus bei seinem Durchgang durch den Darmkanal neutral

macht. Er unterstützt also kompensatorisch die Funktion des

Darmkanals so lange, bis dieser völlig organisiert ist und ver

fällt dann einer physiologischen Obliteration.

Therapeutische Monatsheflc Nr. 3.

Zur Bewertung der Inhalation zerstäubter Arzneilösung; von

Dr. M. Saenger-Magdeburg. — Den Wert der Inhalation zer

stäubter Arzneiflüssigkeit muß man als einen geringen bezeichnen.

Deshalb ist es nicht erforderlich, die ganze Inhalations-Therapie

gering zu bewerten; z. B. entspricht die Inhalation von Arznei

mitteln in Dampfform allen Anforderungen in therapeutischer

wie in praktischer Beziehung.

 

 

Das Antistreptokokkenserum in der ärztlichen Praxis; von

Dr. Menzer. H Menzer meint, daß die Gründe der anfäng

lichen Mißerfolge der Streptokokkenserumfrage in der falschen

Art der Streptokokkenserumdarstellung liege und auch begründet

sei in der falschen Anwendungsweise, da es als L'ltimum refugium

angewandt wird. Tavel schlug den Weg ein, grundsätzlich nur

Streptokokken zur Serumbereitung zu nehmen, welche frisch vom

Menschen stammen, ohne der Tierpassage unterworfen zu sein.

Menzers Streptokokkenserum, welches E. Merck in Darmstadt

darstellt, wird von Pferden gewonnen, welche mit verschiedenen,

frisch von Menschen gezüchteten Originalstreptokokkenstämmeu

behandelt werden. Frühzeitige Gaben größerer Dosen von

10fl20 ccm ist empfehlenswert bei l. pnerperalen Infektionen,

2. Phlegmonen, 3.‚ Erysipel, 4. Scharlach, 5. akuter Streptokokken

mischinfektion der Lungentuberkulose. Mosers Serum: Die Pferde

werden mit verschiedenen aus Scharlachfällen gezüchteten Original

streptokokkenstämmen behandelt. Die Behandlung erfolgt in

größeren Dosen: 30—100 ccm. Arousons Serum wird hergestellt,

indem Pferde mit Originalstreptokokkenstämmen und mit hoch

virulenten Passagestämmen behandelt werden. Die Dosis be

trägt: 20—100 ccm. -— Antistreptokokkenserum Höchst. * Pferde

werden mit den von Menschen gezüchteten Originalstämmen und

mit einer bestimmten Anzahl eines tiervirnlenten Passagestammes

behandelt. Es werden ebenfalls große Dosen angewandt. Bei

verschleppten Streptokokkeninfektioneu und bei maligner Endokar

ditis ist das Streptokokkenserum nicht indiziert, dagegen bei

den Endokarditisformen, welche den akuten Gelenkrheumatismus

begleiten, nimmt Menzer diesen Standpunkt nicht ein.

Über die therapeutische Verwendung des neuen Lokalsnästhetikum

„Novokaln“ in der‘ urologischen Praxis. — Novokaln ist ein reiz

loses, schnell und intensiv wirkendes Lokalanästhetikum, bei

dem keine toxischen Nebeneinwirkungen, keine Nachschmerzen,

keine Reizerscheinnngen oder nekrotisierenden Nebenwirkungen

beobachtet sind. Es empfiehlt sich folgende Formel anzuwenden:

0,1 Novokain, 10,0 physiolog. Kochsalzlösnng, 10 Tropfen einer

Suprareninlösung 1,0: 1000,0. Auch zu Quecksilberverbindungen

empfiehlt es sich, Novokain hinzuzusetzen, z. B. Sublamini 0,85,

Aqu. dest. ad 50,0 Coque, refrigera, adde Novokaini Höchst 0,5,

d. i. v. fusco ampla. Diese Lösung hat den Vorzug der Schmerz

losigkeit.

Tagesgeschichte.

Über die Lage der Privattierärzte.

VI.

(Vgl. NNr. 11, 12, 14, 15, 17.)

Von Tierarzt Dr. Lehmann in Oberingelheim.

Die Frage, wie die Lage der Privattierärzte sich gestaltet

hat und in Zukunft gestalten könnte, hätte schon längst einer

ernstlichen Erörterung bedurft, und der Kollege Lauff hat mit

seinem Hinweis auf‘ Gefahren sich den Dank aller Privattier

ärzte verdient. Es handelt sich keineswegs bloß um die Be

teiligung des Tierarztes bei der Bekämpfung der Seuchen,

sondern auch um die Neigung, ihn bei vielen anderen Funktionen

beiseite zu schieben, die mit der Veterinärpolizei nichts zu tun

haben, bei Fleischbeschau, bei Körungen usw. Es ist kein

gutes Zeichen für Stellung und Lage der Privattierärzte, wenn

man konstatieren muß, daß alle jungen Tierärzte sich haupt

sächlich bestreben, das kreistierärztliche Examen zu machen,
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daß alle Kreistierärzte werden wollen, was doch andrerseits

wieder nicht möglich ist. Wenn man aber infolgedessen immer

mehr dazu übergeht, auch für andere als die staatlichen Stellen,

selbst für die bescheidensten Schlachthof- oder privaten Stellen -

womöglich die Qualifikation zum Kreistierarzt zu verlangen, so

kommt mir das wie eine Degradierung der Privattierärzte vor,

die in Anspruch nehmen müssen, daß sie einfach durch ihre

tierärztliche Vorbildung sich die Qualifikation zu allen nicht

staatlichen Stellen erworben haben.

Das Schlimme ist ja, daß durch die Verhältnisse, wie sie

sich heute herausbilden, das Publikum zu falschen Auffassungen

über die Qualitäten der Tierärzte gedrängt wird. Wenn der

Tierarzt bei Ermittlung einer höchst einfachen Infektions

krankheit seine Tätigkeit beenden und Meldung an den Kreis

tierarzt machen muß, so wirft das in den Augen des Besitzers

kein gutes Licht auf ihn. Wenn es beim Menschen bezüglich

Scharlach und Diphtheritis, diesen häufigen Kinderkrankheiten,

anders ist, so wüßte ich nicht, wie dabei ethische Gründe in

Frage kommen sollten; jedenfalls ist dem behandelnden Haus

arzt dabei sein Ansehen besser gewahrt, als das bei uns der

Fall ist. Überhaupt kann man doch den Gegensatz nicht ver

kennen, der hierbei zwischen dem ärztlichen und dem tier

ärztlichen Stande hervortritt. Im ärztlichen Stande ist es der

behandelnde Arzt, der das Ansehen des Standes macht, der

Beamte tritt zurück; bei uns tritt der Beamte fast ausschließlich

in den Vordergrund. Dieser Gegensatz ist vielleicht für das

Ganze bedenklich, für uns Privattierärzte jedenfalls bedauerlich.

Unter diesen Umständen kann es den Privattierärzten allerdings

nicht gleichgültig sein, wenn immer mehr Infektionskrankheiten

unter das Seuchengesetz gestellt werden. Oft genug kommt

dann noch in den Stall, den der Privattierarzt wegen Un

zuständigkeit verlassen muß, nicht’ der vielbeschäftigte Kreis

tierarzt selbst, sondern sein junger, noch unerfahrene Assistent.

Ja, es geht noch weiter: Ich kenne einen Fall, in dem mit der

Feststellung undBekämpfung der weit verbreitetenKnötchenseuche

amtlich der Laienfleischbeschauer in seinem Bezirk betraut wurde,

während der ansässige praktische Tierarzt dabei leer ausging!

Überhaupt schlagen ja die Verhältnisse bei der Fleischbeschau

ähnlich wie bei der Seuchentilgung zu ungunsten der Privat

tierärzte aus, namentlich bezüglich der wissenschaftlichen Nach

beschau, die die Kreistierärzte ungern an Privattierärzte abgeben,

was sie vielfach mit der Notwendigkeit einer besseren Kontrolle

über die Laienfleischbeschauer motivieren. So passiert es,

daß in einem Orte, wo ein Tierarzt ansässig ist, die Be

anstandungen des dortigen Laienfleischbeschauers auch noch von

dem auswärtigen beamteten Kollegen oder dessen Assistenten

nachgepriift werden. Was soll dann das Publikum von dem

Tierarzt denken?! Ebenso ist es zur Seltenheit geworden, daß

etwa ein Privattierarzt zur Körung herangezogen wird. Alle

solche Umstände, die man gar nicht alle aufzählen kann, schmälern

das Ansehen des Privattierarztes. Seine Stellung ist nicht so

erblüht wie seine Wissenschaft; seine Zukunft erscheint viel

mehr bedenklich. Bei der Einführung der neuen Fleischbeschau

gesetzgebung glaubte man an einen bedeutenden Aufschwung;

doch hat sich dies bezüglich der pekuniären Lage des Tier

arztes nicht in dem erwarteten Maße erfüllt. Den jungen Tier

ärzten ist es fast unmöglich, Stellen, die einmal durch Laien

fleischbeschauer besetzt sind, zu erobern; Hunderte sind

noch stellenlos und wären froh. die Einkünfte zu besitzen,

 

deren sich mangelhaft ausgebildete Leute als Nebeneinkommen

erfreuen. Daher kommt es auch, daß bei kleinen aus

geschriebenen Schlachthausstellen Kollegen sich für ein Sünden

geld anbieten. Es ist zweifelhaft, ob unter den jetzigen

Verhältnissen die Stellung des Tierarztes den erhöhten Aufwand

an Zeit und Geld für das Studium lohnen wird, und wenn nichts

geschieht, so wird die Frequenz der Hochschulen erklärlicher

weise noch mehr zurückgehen. Bringt doch sogar das neue

Reichsapothekengesetz eine weitere Gefahr, indem es augen

scheinlich bezweckt, das bisher allgemein gültige Dispensierrecht

auf die Bewilligung im Einzelfall, also sehr erheblich ein

zuschränken. Das Dispensierrecht bedeutet für viele Tierärzte

die Existenz. Die hohen Apothekerpreise, die Gewohnheit der

Apotheker zu pfuschen, die unabweisliche Notwendigkeit für den

Tierarzt, Arzneien, die er z. T. gleich selber äpplizieren

muß, mitzufiihren, zwingen viele von uns, selbst wenn sie

es nicht wollten, vom Dispensierrecht Gebrauch zu machen.

Kurz, überall zeigen sich Erscheinungen, bei welchen

die Staatsbehörden das Interesse der Privattierärzte wahrnehmen

müßten. Es heißt sich rühren, um die Aufmerksamkeit darauf

zu lenken. Die Besserstellung des einen unter uns bedeutet

auch einen Fortschritt für den andern. Der beamtete Kollege

ist das ausführende Organ der Behörden; er kann an den be

stehenden Verfiigungen nichts ändern, wohl aber ist er imstande,

die Interessen des Privatkollegen zu vertreten. Inwieweit dies

geschieht oder nicht, darüber fälle ich kein Urteil. An der

Bekämpfung des PfuschertumS und an der Erhaltung des

Dispensierrechtes hat auch der Kreistierarzt ein Interesse.

Raum ist jedenfalls für uns alle, und ein angenehmes Zusammen

arbeiten der einzelnen Zweige unseres Berufes wird zum Heil

und Segen ausschlagen für den ganzen tierärztlichen Stand.

Protokoll über die 60. Generalversammlung des tier

ii.rztlichen Zentralvereins für die Provinz Sachsen‚ die

Anhaltischen und Thüringischen Staaten.

Abgehalten am 18. November 1906 zu Magdeburg im Hotel

Stadt Prag.

Die Versammlung wurde um 11‘/4 Uhr vormittags durch den

stellvertretenden Vorsitzenden, Herrn Veterinärrat Lcistikow

Magdeburg, eröffnet. '

Die Präsenzliste wies nachstehende Herren Mitglieder auf '.

Leistikow-Magdeburg, Phi-Dessau, Gundelach—Magdeburg,

H. Baebigcr-Halle a. S., Schlemmer-Gröbzig, Friedrich

Halle a. S., Schulz-Neuhaldensleben, Haferburg-Eichenbarleben,

Ude-Wittenberg, Dell e-Oschersleben, Bis to w-Magdeburg, Witte

Quedlinburg, Colberg - Magdeburg, Ziegcnbein - Wolmirstedt,

Thunecke-(Jalbe a. S., Rößlentiöthen, Gaedke —ltiagdcburg‚

M i c h als ki - Magdeburg.

Als Gäste waren anwesend die Herren: Schlachthofdirektor

von Bockum-Dolffs-Ballenstedt, Kreistierarzt Mette-Hettstedt,

Schlachthofassistenztierärzte Ansorge und Dr. Blau aus Magde

burg, Volmer aus Aschersleben, Kreistierarzt Bartels-Salzwedel,

Assistenztierarzt J o n sk e - Stendal.

lhr Ausbleiben haben entschuldigt die Herren Fröhner,

Kaufmann, Sickert und Trautwein, desgl. Herr Korpsstabs

veterinär Thietz als Gast. ‘

Unser Mitglied, Herr Kreistierarzt Brunnenbcrg-Znin, über—

sandte dem Verein telegraphisch „herzliche Grüße aus der Ostmark".

Der stellvertretende Vorsitzende begrüßte die Gäste und Mit

glieder des Vereins und entschuldigte das Ausbleiben des Vor

sitzenden, Herrn Professor Dr. Disselhorst, der durch eine Sitzung

des Kuratoriums der Universität Halle am Erscheinen verhindert

war. Sodann gedenkt Herr Veterinärrat Leistikow der in diesem

Jahre verstorbenen Mitglieder des Vereins, der Herren S...daehthof
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inspektor Sorge-Staßfurt und Kreistierarzt Lehnhardt-Salzwedel,

die im besten Mannesalter tückischen Krankheiten zum Opfer ge

fallen waren. Die Versammlung ehrt das Andenken der lieben

Kollegen durch Erheben von den Plätzen.

Zum Eintritt in den Verein hatten sich gemeldet die Herren:

Kreistier'ärzte Dammann-Halle a. S., Bartels-Salzwedel und zum

Wiedereintritt Mette-Hettstedt, ferner die Tierärzte Halfdan

Holth und Dr. Giacomo Grosso, Assistenten des Bakterio

logischen Instituts in Halle a. S, und die Schlachtbofassistenz

tierärzte Jonske-Stendal, Dr. Blau, Koch und Ansorge-Magde

burg. Die Aufnahme der Herren erfolgte ohne Widerspruch.

Herr Schlachthofdirektor Ronneberg-We-ißenfels zeigte seinen

Austritt aus dem Verein an.

Ferner lag ein Gesuch der verwitweten Frau Kreistierarzt

Sturm in Köln a. Rh. (früher in Hettstedt) vor, in dem der Verein

gebeten wird, ihr wieder eine Unterstützung zukommen zu lassen,

deren sie in ihrem Alter sehr bedürftig sei. Es wurde beschlossen,

eine Erkundigung über die Verhältnisse der Antragstellerin bei dem

Departementstierarzt in Köln a. Rh., Herrn Veterinärrat Dr. Lothes,

einzuziehen. Je nach dem Ausfall der Auskunft soll der Vorstand

ermächtigt sein, der Frau Sturm durch den Kassierer 50 M. aus

zahlen zu lassen. (Nach der inzwischen eingegangenen Mitteilung

des Herrn Dr. Lothes ist Frau Sturm einer Unterstützung nicht

nur bedürftig, sondern auch voll und ganz würdig. Es wurden

daher am 20. Dezember 1906 als dritte Unterstützung 50 M. ab

gesandt.)

Zu Punktl der Tagesordnung wurde zur Erleichterung der

Geschäfte des jetzigen Kassierers, Herrn Veterinärrates Thunecke,

die Wahl eines stellvertretenden Kassierers vorgenommen und auf

Räbigers Antrag Herr Stabsveterinär a. D. Naumann gewählt,

der auf Befragen des Vorsitzenden die Wahl annahm.

Herr Kreistierarzt Gundelach schlägt darauf zur Vereinfachung

der Kassengeschäfte vor, auf die nächste Tagesordnung die Ab

änderung des Absatzes 2 des ä 10 zu setzen.

Der Vorsitzende äußerte Bedenken gegen eine schärfere Fassung

dieses Absatzes. Die Herren Gundelach und Naumann empfehlen

jedoch eine bestimmtere Fassung, damit rückständige Zahlungen

leichter eingezogen werden können. Auf Antrag des Vorsitzenden

soll diese Frage auf die nächste Tagesordnung gesetzt werden.

Darauf referierte der Obmann der Gruppe der Schlachthof- und

Sanitätstierärzte, Herr Direktor Colberg-Magdeburg, über die am

Vorabend der heutigen Versammlung stattgehabte Sitzung, die in

Ausführung des Beschlusses der Mai-Sitzung festgesetzt worden ist.

Der Sitzung wohnten am IT. November 1906 im Zentralhotel

in Magdeburg bei die Herren: Geldner-Burg, Witte-Quedlinburg,

Dr. Meyer-Stendal, (‘olberg und Ristow-Magdeburg und als

Gäste: v. Bockum-Dolffs-Ballenstedt, Dr. Blau, Koch und

Ansorge-Magdeburg, Dr. Hennig-Aschersleben.

Direktor Colberg begrüßte die Anwesenden und führt nach

einem kurzen Überblick über die Entstehung der Gruppe und ihre

bisherige Tätigkeit die Gründe an, welche die vorliegende Tages

ordnung, insbesondere Punkt 1 derselben, veranlaßt haben. Die

Gruppe hat sich im Jahre 1896 im Anschluß an den Zentral-Verein

gebildet, um eine Zersplitterung des großen Vereins zu vermeiden.

Anfänglich sind die Sitzungen der Gruppe leidlich besucht gewesen,

seit der Bildung des Tierärztlichen Vereins des Regierungsbezirks

Merseburg ist die Teilnahme an den Sitzungen der Gruppe immer

mehr zurückgegangen, so daß die Neuwahl eines Obmanns und

Schriftführers wegen zu geringer Beteiligung wiederholt nicht hat

erfolgen können.

Über die letzte Sitzung der Gruppe in Halle am 20. Mai 1906

ist folgendes, jedoch ohne Verschulden des Gruppenvorstandes

leider nicht veröffentlichte Protokoll aufgenommen werden: „Auf

Vorschlag des Obmanns wurde von‘ der angesetzten Neuwahl des

Obmanns und Schriftführers der Gruppe, sowie von einer Be

sprechung der übrigen vorliegenden Sachen Abstand genommen,

weil außer dem Obmann und Schriftführer nur noch drei Schlacht

hoftierärzte (Dr. Meyer-Stendal, Trautwein-Eisleben und Rettig

Nordhausen) anwesend waren. Die Anwesenden erklärten sich

damit einverstanden, daß die Neuwahl des Obmanns und Schrift

fühi-Ei? in leiner im Spätherbst d. J. stattfindenden: außerordent

 

 

lichen Versammlung der Gruppe erfolgt, bzw. daß in dieser Ver

sammlung darüber Beschluß gefaßt wird, ob die Gruppe im Anschluß

an den Zentralverein fortbestehen, oder ob die Bildung eines be

sonderen „Vereins der Schlachthoftierärzte der Provinz Sachsen

und des Herzogtums Anhalt etc.“ ins Auge gefaßt werden soll.“

in Ausführung dieses Beschlusses ist die heutige, leider wieder

wenig besuchte Versammlung einberufen worden. Redner glaubt,

daß die lnteressen der Schlachthoftierärzte durch die Gruppe im

Zentralverein zu wenig vertreten werden könnten, und daher die

stetige geringe Beteiligung an den Gruppensitzungen zu erklären

sei, und stellt Punkt 1 der Tagesordnung „Erörterung und Beschluß

fassung darüber, ob die Gruppe der Schlachthoftierärzte im Anschluß

an den Zentralverein fortbestehen, oder ob ein besonderer „Verein

der Schlachthoftierärzte der Provinz Sachsen, des Herzogtums

Anhalt und der Thüringischen Staaten“ gebildet werden soll, zur

Erörterung.

Nach eingehender Besprechung, an der sich besonders Geldner

Burg, Dr. Meyer-Stendal, Witte-Quedlinburg, v. Bockum-Dolffs

Ballenstedt und Colberg-Magdeburg beteiligen, wird einstimmig

der folgende Beschluß gefaßt:

„Wegen andauernder mangelhafter Beteiligung an den Gruppen

sitzungen des Tierärztlichen Zentralvereins wird beschlossen, die

Gruppe der Schlachthof- und Sanitätstierärzte aufzulösen.

Die Anwesenden glauben, daß die Interessen der Schlachthof

tierärzte_ nicht genügend durch die Gruppe des Vereins gewahrt

werden.

Die Gründung eines besonderen Vereins der Schlachthof- und

Sanitütstierärzte der Provinz Sachsen, des Herzogtums Anhalt und

der Thüringischen Staaten erscheint zweckmäßig.

Das Verbleiben im Zentralverein, sowie in den übrigen tierärzt

lichen Vereinen der Provinz Sachsen, des Herzogtums Anhalt und

der Thüringischen Staaten wird allen Schlachthoftierärzten aus

Herz gelegt.

Mit den weiteren Maßnahmen zur Gründung des neuen Vereins

werden Direktor Colberg und Obertierarzt Ristow-Magdeburg,

die Direktoren Dr. Meyer-Stendal, Witte-Quedlinburg und

v. Bockum-Dolffs-Ballenstedt beauftragt.“

Zu Punkt 4 der Tagesordnung berichtete Direktor Colberg

kurz über den Verlauf der fünften allgemeinen Versammlung des

Vereins preußischer Schlachthoftierärzte.

Die übrigen Punkte der Tagesordnung gelangten wegen der

geringen Beteiligung nicht zur Beratung.

Die Gruppe, welche unter Führung der Herren Goltz und Colberg

zehn Jahre lang bestanden hatte, ist somit aufgelöst, und sowohl

der Obmann als auch der Schriftführer, Herr Obertierarzt Ristow

Magdeburg, haben infolgedessen ihre Tätigkeit eingestellt.

Herr Kollege Colberg sprach dem Vorsitzenden und dem Verein

für die bisherige Unterstützung und das entgegengebrachte Interesse

seinen Dank aus und gab der Hoffnung Ausdruck, daß alle

Schlachthofkollegen dem Zentralverein treu bleiben möchten,- selbst

dann, wenn ein besonderer Verein der Schlachthof'tierärzte der

Provinz Sachsen und angrenzender Staaten gebildet werden sollte.

Herr Veterinärrat Leistikow bedauerte den Beschluß der Gruppe

im Interesse des großen Zentralvereins und ermahnte, weiter am

Blühen und Gedeihen des Stammvereins mitzuarbeiten. Er wies

darauf hin, daß es nicht nur auf die Zahl der Mitglieder, sondern

auch auf einen guten Besuch der Versammlungen ankomme, und

die Bildung eines Spezialvercins unvermeidlich eine gewisse Zer

splitterung im Gefolge haben würde.

Auch Herr Veterinärrat Pirl spricht sich in diesem Sinne

aus und empfiehlt, auf der Tagesordnung mehr als bisher fleisch

beschauliche Fragen zu berücksichtigen.

Zu Punkt 2 der Tagesordnung berichtete Herr Veterinärrat

Leistikow über die Verhandlungen der X. Plenarversammlung

des Deutschen Veterinärrates:

„Meine Herren! Die Aufgabe, ihnen über die X. Plenar

versammlung des Deutschen Veterinärrats Bericht zu erstatten,

bereitet mir einerseits Verlegenheit, andererseits wird mir meine

Aufgabe sehr erleichtert. in der Zeit seit der Tagung des Veterinär

rats sind in der Fachpresse die stenographisch aufgenommenen

Berichte bereits veröffentlicht, ich kann ihnen also}nichts neues
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mehr mitteilen und muß mich darauf beschränken, im wesentlichen

meine persönlichen Eindrücke wiederzugeben.

Gleich zuerst möchte ich bemerken, daß der Verlauf der

X. Plenarversammlung sowohl nach der wissenschaftlichen wie

nach der gesellschaftlichen Seite hin ein äußerst genußreicher und

würdevoller war, und daß die Verhandlungen von dem verehrten

Vorsitzenden, dem Geheimrat Esser, mit gewohnter Geschicklich—

keit und bewundernswerter Frische vortrefflich geleitet wurden.

Gleich hervorheben möchte ich auch die große Gastlichkeit des

schlesischen Provinzialvereins, auf dessen dem Veterinärrat zu

Ehren veranstalteten Festabend ich noch zurückkommen werde.

Wie Ihnen bekannt, fand am 7. Juni ein zwangloses Zusammen

sein zur Begrüßung der einzelnen Delegierten in der Weinhandlung

von Hausen statt. Es waren dort auch die meisten Delegierten

erschienen und viele alte Bekannte konnten ein fröhliches Wieder

sehen feiern. Ein Willkommensgruß wurde den Erschienenen erst

nach 10 Uhr durch Kreistierarzt Rust geboten.

Die Eröfinung der Sitzungen am 8. Juni war eine recht feierliche.

Sie erfolgte durch den Geheimrat Esser im Fürstensaale des Rat

hauses. Er begrüßte zunächst die erschienenen Gäste, von denen

aus Breslau der Oberpräsidialrat Dr. M ichaelis in Vertretung des

Oberpräsidenten Graf Zed litz -Trützs chler erschienen war, welcher

am 9. Juni den Verhandlungen beiwohnte; ferner war der Landtags

abgeordnete Hirt, Vizepräsident der schlesischen Landwirtschafts

kammer, und der Oberbürgermeister Bender anwesend, welche

begrüßt wurden und auf die Begrüßung erwiderten.

Dann erstattete Geheimrat Esser den Geschäftsbericht. An

diesem Tage wurden dann noch die Punkte 1 — 3 der Tagesordnung

erledigt und die Sitzung 3/,4 Uhr geschlossen.

Abends 5 Uhr fand dann das große Festmahl bei Hausen statt,

welches sehr angenehm verlief und bei welchem von Delegierten

und Gästen Reden gehalten wurden. So betonte u. a. der Ober

präsidialrat die beispiellos schnelle Entwicklung des tierärztlichen

Standes, Landtagsabg. Hirt das gute und fruchtbringende Zusammen

arbeiten von Landwirten und Tierärzten. Nach dem Essen verteilte

sich die Versammlung in kleinere Gruppen, die dann ihre eigenen

Wege gingen.

Am 9. Juni, früh 10 Uhr, wurden die Arbeiten im Beisein des

Oberpräsidenten wieder aufgenommen und dauerten bis 5 Uhr

10 Minuten. Erledigt wurden die Punkte 41—- 7 der Tagesordnung.

Abends fand das vom Tierärztlichen Provinzialverein gegebene

Fest in Form eines Kommerses im schön geschmückten Saale des

Konzerthauses statt. Der Verein hatte ein sehr opulentes Büffel.

aufstellen lassen, dem die zahlreichen Delegierten, Vereinsmitglieder

und Damen volle Anerkennung zuteil werden ließen. Unterhaltung

wurde durch die verschiedensten Reden, sowie durch Sologesänge

und Duette besonders engagierter Künstler geboten. Erst spät

oder vielmehr früh, nachdem auch noch ein Tänzchen stattgefunden

hatte, soll sich die Versammlung aufgelöst haben.

Der dritte Verhandlungstag, wiederum im Stadtverordneten

saale, stand schon im Zeichen der Rückreise. Manche Plätze waren be

reits leer. Die Tagesordnung ist vollständig erledigt worden. Dem

letzten Punkte konnte ich nicht mehr beiwohnen, da ich sonst

meinen Zug zur Rückreise nicht mehr erreicht hätte.

Die noch geplanten Reisen nach Fiirstenstein, Adersbach und

Weckelsdorf haben, glaube ich, nur wenig Teilnehmer gefunden, da

das Regenwetter, welches am 10. Juni einsetzte, keineswegs dazu

einlud.

Zu den einzelnen Verhandlungsgegenständen möchte ich be

merken, daß Punkt 5 der Tagesordnung, betreffend die Errichtung

tierärztlicher Untersuchungsämter, zu folgenden Beschlüssen ge

führt hat:

a) „Es sind staatlich organisierte Institute erforderlich, welche

gegebenenfalls auch auf privates tierärztliches Ersuchen und

gegen Entgelt Untersuchungen über Zweifelsfälle aus dem ganzen

Gebiete der tierürztlichen Praxis ausführen können.

b) Soweit solche Untersuchungen der Veterinärpolizei unter

liegende Seuchen und die gewöhnliche Fleischbeschau betreffen,

werden sie am besten in Laboratorien ausgeführt, welche der Leitung

der Landes- bzw. Departementstierärzte zu unterstellen und möglichst

 

bald einzurichten sind, da sich ihre Notwendigkeit im vetefinär

polizeilichen Interesse mehr und mehr ergeben hat.

c) Im übrigen empfiehlt es sich, an den tierärztlichen Hoch

schulen Anstalten zu errichten, welche die Ausführung solcher

Untersuchungen zur ausschließlichen Dienstaufgabe haben.“

Ich glaube, daß der praktische Erfolg dieser Resolution wohl

nicht sobald eintreten wird.

Ferner möchte ich noch auf Punkt 6 hinweisen, über welchen

Veterinärrat Dr. Arndt das Referat hatte. Der darauf im Sinne

Arndts gefaßte Beschluß lautet:

„Die derzeitige Bekämpfung der Schweineseuche entspricht dem

veränderten Charakter derselben nicht mehr, die Bekämpfungs

maßnahmen haben einen nennenswerten Erfolg nicht, sind aber

z. Zt. mit erheblichen wirtschaftlichen Schädigungen verbunden.

Der Mißerfolg beruht in der gleichmäßigen Behandlung aller, auch

der wirtschaflich und veterinärpolizeilich unbedenklichen Formen

der Seuche.

Eine wirksame Bekämpfung der Schweineseuche ohne Beein

trächtigung der Schweinezucht und -Haltung ist zu erwarten, wenn

als Schweineseuche im veterinärpolizeilichen Sinne‘ lediglich dic

jenigen Formen verstanden und bekämpft werden, die mit einer

erheblichen Störung des Allgemeinbefindens einhergehen und an

steckend sind.“

Danach wird unsere bisherige Bekämpfung der Seuche auf

wesentlich andere Grundlagen gestellt.

Falls übrigens Hutyra-Budapest darin Recht behält, daß nicht

der Bac. suisepticus bzw. suipestifer die Erreger der Schweine

seuche und Schweinepest sind, sondern ein filtrierbares Virus, so

dürften noch weitere Änderungen bei den Bekämpfungsmaßregeln

dieser Seuchen zu erwarten sein.

Ich schließe hiermit mein kurzes Referat, um Ihnen nicht schon

Bekanntes nochmals vorzutragen mit der Versicherung, daß ich

mich gern und stets der schönen Breslauer Tage erinnern werde.

Herr Vetcrinärrat Pirl sprach dem Referenten den aufrichtigen

Dank der Versammlung nicht nur für seinen Vortrag, sondern auch

für die freundlichen Mühewaltungen in Breslau aus. '

Sodann folgte zu Punkt 3 der Tagesordnung der Vortrag des

Herrn Kreistierarztes Gundelach-Magdeburg: „Einiges über die

Auslandsfleischbeschau“.

Referent führte unter anderem nachstehendes aus: Die Auslands

fleischbeschau ist bisher in den tierärztlichen Vereinen im Gegensatz

zur Inlandsfleischbeschau sehr stiefmütterlich behandelt worden. Der

Grund liegt vornehmlich darin, daß nur eine verhältnismäßig kleine

Anzahl von Tierärzten mit der Auslandsfleischbeschalr betraut ist

und letztere für viele Kollegen wenig Interesse hat. Diese stief

mütterliche Behandlung verdient aber die Auslandstleisehbeschau

nicht, denn sie enthält manche Anweisungen und Definitionen, ohne

deren Kenntnis eine korrekte Ausführung der Inlaudsfleischbeschau

gar nicht möglich ist. Referent erinnert an die „Anweisung für die

Untersuchung des Fleisches auf Trichinen und Finnen“, die man

vergeblich bei den Ausführungsbestimmungen über die Inlands

tleischbeschau suchen wird, ferner an die „Prüfungsvorschriften für

die Trichinenschauer“, an die genaue Definition des Begriffes

„Fleisch“, sowie der Begriffe „frisch und zubereitet“.

Der grundlegende Paragraph ist der 5 13 des Reichsfleisch

schaugesetzes, welcher bestimmt, daß das in das Zollinland ein

gehende Fleisch bei der Einfuhr einer amtlichen Untersuchung

unter Mitwirkung der Zollbehörden unterliegt. Es ist sowohl das

zur gewerbsmäßigen Verwertung als auch das zum Privatgebrauche

bestimmte Fleisch untersuchungspflichtig, ein großer Vonug vor

dem inländischen Fleisch.

Bemerkenswert ist, daß durch diesen ä 13 die dem Auslande

gegenüber bestehenden Einfuhrverbote und Einfuhrbeschränkungen

für Fleisch keineswegs aufgehoben sind. So ist die Einfuhr von

frischem Rind- und Kalbfleisch aus Belgien, Rußland, Rumänien,

Serbien, Bulgarien und Amerika, von frischem Schaf- und Ziegen

fleisch aus Rußland, Rumänien, Serbien und Bulgarien, von frischem

Schweinefleisch aus Dänemark, Schweden, Norwegen, Rußland,

Rumänien, Serbien und Bulgarien verboten.

Wenn in dem angezogenen Paragraphen von „Zollinland“

und nicht vom Deutschen Reich die Rede ist, so ist dies geschehen,
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weil das Zollgebiet sich nicht mit dem Reichsgebiet deckt. Während

z. B. zum Zollgebiet mehrere österreichische Gemeinden gehören,

sind andrerseits vom Zollgebiet ausgeschlossen die Fwihafengebiete

in Bremen, Bremerhafen, Cuxhafen, Hamburg und Gcestcmünde,

ferner einzelne Gemeinden in Baden und schließlich auch die Insel

Helgoland.

Für die Untersuchung des in das Zollinland eingehenden Fleisches

ist als Beschauer ein approbierter Tierarzt und als dessen Stell

vertreter ein weiterer approbierter Tierarzt zu bestellen. Durch

diese gänzliche Ausschließung der Laienfleischbeschauer hat die

Auslandsflcischbeschau einen ganz bedeutenden Vorzug vor der

lnlandsfleischbeschau.

Während bei der Inlandsfleischbeschau nur das zum Genusse

für Menschen bestimmte Fleisch nntersuchungspflichtig ist, muß bei

der Auslandsfleischbeschau alles Fleisch, welches sich für den

menschlichen Genuß eignet, gleichgültig ob es für den menschlichen

Genuß dienen soll oder nicht, untersucht worden. Auch unterliegt

sämtliches in das Zollinland eingehende Schweinefleisch dem

'l‘richinenschauzwange, während bekanntlich beim lulandsfleisch

die Regelung der Trichinenschau reichsrechtlich nicht erfolgt und

auch diese in den süddeutschen Staaten nicht überall eingeführt ist.

Referent bespricht sodann, was nach den Bundesrats

bestimmungen D als Fleisch, was als frisch und als zubereitet zu

gelten hat, und erläutert insbesondere, was unter Primier jus, Oleo

margarine, Margarine und Kunstspeiscfette zu verstehen ist. Nach

dem Kommentar zum Deutschen Zolltarif ist „primier jus“ ein

durch Ausschmelzen von frischem Rinderfett (Netz- und Gekröse

fett, auch Nierenfett) oder Schaftalg mit Dampf oder im Wasser—

bade bei möglichst niedrigen Wärmegraden gewonnenes Erzeugnis;

es bildet eine mehr oder weniger gelb gefärbte, körnige, kristallinische

Fettmasse von schwachem, angenehmem Geruch; die Farbe ist ab

hängig von der Viehrasse, der Art der Fütterung usw. Das beim

Pressen von primier jus abfließende Öl ist das Olcomargarine,

der zurückbleibende feste Teil der Preßtalg. Olcomargarine bildet

eine gelblich gefärbte, kristallinische Fettmassc, die äußerlich dem

primier jus ähnlich ist, sich von diesem aber, abgesehen von der

weicheren Beschaffenheit und der leichteren Schmelzbarkeit, sehr

deutlich bei der Gcschmacksprobe unterscheidet. Wenn man eine

kleine Menge des primier jus auf die Zunge bringt und am Gaumen

zerdrückt, so zerfließt nur der leichter schmelzbarc Teil. während

der schwerer schmelzbare Teil (Stearin) sich ungelöst an den

Gaumen setzt, ähnlich wie dies beim Genosse von Rindcrtalg und

in noch höherem Maße von Hammeltalg der Fall ist. Das

Oleomargarinc dagegen zcrfließt im Munde vollständig wie

Butter. Bemerkenswert ist, daß das gesamte Aroma und

die Farbe des primicr jus in das Oleomargarin übergehen. Aus

100 Teilen primier jus gewinnt man etwa 60 Teile Oleomargarin

und 40Teile Preßtalg. Oleomargarin, das unrichtigerwcise vielfach als

l’almitin bezeichnet wird, ist der wichtigste Rohstoff der Mar

garine. Wird nämlich Oleomargarin mit Milchbutter oder mit

Milch, Wasser, Salz und Farbstoffen, die auch bei der Färbung von

Butter Verwendung finden, gemischt, so heißt das Produkt Mar

garine. Zu den besseren Margarinesorten wird auch amerikanisches

Schweineschmalz verwendet, das insbesondere in Chicago eigens

für die Zwecke der Margarinefabrikation hergestellt wird. Ferner

werden vegetabilische Öle, und zwar raffiniertes Baumwollsamenöl

(Baumwollsaatöl, (‘ottonöl), Sesamöl und Erdnußöl (Arachis— oder

Arachidöl) als Rohstoff zur l\largarinefabrikation benutzt. Von

Milchpräparaten werden dabei verwendet: Vollmilch, Magermilch,

Rahm und Buttermilch. Margarine bildet im fertigen Zustande ein

weißes, schmalzartiges Fett von nur sehr schwachem Schmalzgeruch.

Der vorhin erwähnte Preßtalg wurde früher zur Kerzen- und Seifen

fabrikation, jetzt wird derselbe durch Mischung mit pflanzlichen

Ölen zu den als lirsatzrnittel für Schweineschmalz dienenden Kunst—

speisefetten verwendet. Als hierher gehörig sind u. a. die in

Amerika aus Stearin bzw. Talg und entfärbtem Baumwollensamenö'l

hergestellten, die Bezeichnungen Cotolenc und ('otosnet führende

Kunstspeisefette zu nennen. —

Von den warmblittigen Tieren unterliegen Wddbret und Feder

vieh nur insoweit der Untersuchungspflicht, als der Bundesrat dies

anordnet, was bis jetzt bei Renntieren und Wildschweinen ge

 
schehen ist. Zu Wildbret soll auch das Fleisch warmblütiger See

tiere (Walfische, Robben etc.) gerechnet werden. Hiernach ist z. B.

der Fischspcck nicht uutersuchungspfliehtig. Fischspeck ist nach

dem obengenanntcn Kommentar das feste, bräunliche Fett ver

schiedener im Meere lebender Tiere (Walfische, Robben). Aus dem

Fischspeck oder aus der Leber der genannten Tiere fließt das

flüssige Fett an der Sonne von selbst ab oder wird durch Aus

schmclzen (Sieden) gewonnen und heißt dann Fischtran. Man

unterscheidet: Walfischtran, ein gelbliches oder bräunlichen Öl von

unangcnehmem Geruch, und Robben- oder Seehundstran, der dicker

als Walfischtran, von gelbbrauner Farbe und gleichfalls unangeneh—

mem Geruch ist. Für gewisse Zwecke wird der Fischtrau gereinigt,

wodurch er eine hellere Farbe erhält und seinen unangenehmen

Geruch größtenteils verliert. Weiter kommt in den Handel das

Walfett, das durch Abpressen von flllssigen Beimischungcn ab

geschiedene Fett des Walfischtrans, von schmalzartiger Konsistenz

und tranigem Geruch.

Daß man nur die Renntiere, nicht auch die anderen hirsch

artigen Wiederkäuer, insbesondere die Edelhirsche, Damhirsche,

Rehe usw. untersuchungspflichtig gemacht hat, muß als eine Lücke

im Gesetz bezeichnet werden, zumal das Fleisch letzt-genannter

Tiere viel häufiger in den Konsum gelangt, als das der Renntiere.

Referent fordert auch für die Inlandsfleischbeschau aus veterinär

und sanitätspolizeilichen Gründen den Untersuchungszwang für alle

hirschartigen Wiederkäuer und begründet eingehend seine Forderung.

Desgleichen müssen auch für die Inlandsfleischbeschau die Wild

schweine, insbesondere mit Rücksicht auf das nicht seltene Vor

kommen von Schweineseuche, Tuberkulose un_dFäulnis,untersuchungs

pflichtig gemacht werden.

Die Untersuchungspflicht für ausländisches Federtieh hat der

Bundesrat bislang nicht angeordnet, obwohl ‚ es zweifellos in

veteriuär- und sanitätspolizeilicher Beziehung wünschens

wert wäre. Referent erinnert an die Geflügelcholera, die häufig

aus Italien, Rußland und Österreich-Ungarn eingeschleppt wird,

ferner an die Hühnerpest, Diphtherie, Asthenia gallinarum und auch

an die Tuberkulose. ‚Die Geflügeltuberkulose verdient jetzt eine

weit größere Beachtung wie früher, da Lydia Rabinowitsch in

der letzten Versammlung der deutschen Naturforscher und Ärzte am

18.September v. J. ausgeführt hat, daß ihre schon vor zwei Jahren

aufgestellte Behauptung, die Erreger der sog. Geflügeltuberkulose

seien als Varietäten der Säugetiertuberkelbazillen zu betrachten,

durch ihre fortgesetzten Studien weitere Stützen gefunden hätte.

Jedoch ist die Untersuchungspflicht filr ausländisches Geflügel

im volkswirtschaftlichen Interesse nicht empfehlenswert,

denn der Konsum würde sehr erheblich beschränkt werden, da die

Kosten der Untersuchung im Verhältnis zu dem geringen Wert der

Tiere zu hohe sein würden.

Verboten ist die Einfuhr von Hundcfleisch, von zubereitetem

Einhul'erfleisch, ferner von Büchsenflelsch, Würsten, Fleischgemengen

und von Fleisch, das mit bestimmten Stoffen, wie Borsäure und

deren Salze, Formaldehyd, Alkali- und Erdalkali-Hydroxyde und

-Karbonate, schweflige Säure und deren Salze, sowie unterschweflig

saure Salze u. a. behandelt ist.

Nachdem Referent den Untersuchungsmodus beim ausländischen

Fleisch geschildert hat. bespricht er die sanitätspolizeiliche Be

handlung des Auslandsfleisehes nach erfolgter Untersuchung.

Die Hauptscbattenseite der Auslandsfleischbeschau ist, daß die

vorausgegangene Lebendbcschau bei derselben nicht verlangt wird.

Die Parteien, welche die Einfuhr des ausländischen Fleisches be

kämpfen, heben hervor, die Konsequenz der Schlachtvieh- und

Fleischbeschau im Inlande fordere, daß auch bei der Untersuchung

des Auslandsfleisches regelmäßig eine doppelte Beschau vor

zunehmen sei. Darauf könnte man erwidern, daß auch bei dem

inländischen Fleisch in keiner Weise konsequent verfahren wird;

denn bei Hausschlachtungen findet in der Regel weder eine Lebend

beschau noch eine Fleischbeschau statt, was vom hygienischen

Standpunkte aus durch nichts zu rechtfertigen ist. Auch hat man

nicht einmal bei den gewerbsmäßig geschlachteten Tieren eine

obligatorische doppelte Beschau ganz konsequent durchführen

können, indem man bei Notschlachtungen auf die Lebendbeschau

verzichten mußte. Wie man nun bei dem Auslandsflcisch strikte
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verlangt hat, daß die Fleischbeschau nur durch Tierärzte aus—

geführt werden darf, so 1nüßte eine analoge Bestimmung auch bei

den Notschlachtungen im Inlande bestehen. Für den Regierungs

bezirk Magdeburg ist allerdings durch die Polizeiverordnnng vom

23. Juni 1905 bestimmt, daß der tierärztliche Beschauer bei

Schlachttieren, bei denen die Lebendbeschau nicht stattgefunden

hat, ausschließlich zuständig ist. Da diese gewiß berechtigte

Forderung in den Abänderungen der Ausführungsbestimmungen

zum Fleischbeschaugesetz vom 16.Juni 1906 noch keine Beachtung

gefunden hat, so dürfte es empfehlenswert sein, darauf einzuwirken,

daß in den Regierungsbezirken, die diese Verordnung noch nicht

haben, solche in Bälde erlassen wird.

Wollte man aber eine amtliche deutsche Schlachtviehbeschau

im Auslande verlangen, so käme dies einem Einfuhrverbote gleich.

Referent weist alsdann an Hand der Statistik nach, daß

die Einfuhr von ausländischem Fleisch in das Zollinland un

entbehrlich ist, und bedauert, daß sich vor einigen Monaten

eine scharfe Agitation gegen die Einfuhr von amerikanischem

Fleisch ungerechterweise geltend gemacht hat. Den Anlaß

dazu gab ein phantasiereicher Roman, in dem geradezu

schauderhafte Zustände in der amerikanischen Fleischindustrie ge

schildert wurden. Die "0m Ackerbauminister daraufhin angeordnete

Untersuchung der angeblich in den Schlachthäusern Chicagos

herrschenden Mißstände hat ergeben, daß es sich um eine „ab

sichtlich falsche -und ungeheure Übertreibung“ gehandelt hat. Diese

gehässig getriebene Agitation hat aber einen großen Vorteil gehabt,

nämlich die Einführung eines neuen amerikanischen Fleischbeschau

gesetzes, welches am 1. Oktober vorigen Jahres in Kraft getreten

ist. Dieses neue Gesetz verlangt nicht nur die Untersuchung der

Tiere vor und nach dem Schlachten, sondern auch die Untersuchung

des Fleisches bis zur Verarbeitung zu den verschiedenen Produkten

und schließt auch die Einrichtung und Beschaffenheit der Räume

und Werkzeuge, auch die Handhabungen der Arbeiter und selbst

die Kontrolle des Gesundheitszustandes der letzteren ein. Mithin

hat Amerika jetzt schon eine außerordentliche Fleischbeschau, die,

wie in der letzten Veterinärratsitzung auch zuin Ausdruck ge-

bracht ist, für unsere Inlandsfleischbeschau eine dringende Not

wendigkeit ist.

Außer Amerika haben auch England, Dänemark und Holland

eine Beschau für das auszuführende Fleisch obligatorisch gemacht,

und die andern fleischexportierenden Länder gehen mit derselben

Absicht um.

Es genügt aber nicht nur, daß sämtliche Länder, die Fleisch

exportieren, gesetzliche Bestimmungen über die Schlachtvieh— und

Fleischbeschau erlassen und wirksam durchführen, sondern es ist

auch erforderlich, daß diese Bestimmungen internationale, einheit—

liche Grundsätze erhalten.

Referent schließt sich der Ansicht von Kühnau und Maier

Konstanz an, daß eine internationale Regelung des gesamten

Fleischverkehrs angestrebt werden muß, und hofft, daß der nächste

internationale tierärztliche Kongreß die Wege dazu ebnet.

Der Vorsitzende dankte dem Referenten für seinen interessanten

Vortrag und eröffnete die Diskussion, an der sich besonders die

Herren Colberg und Pirl beteiligten.

Herr Direktor Colberg richtete an den Vortragenden die Frage,

wie sich derselbe die Fleischbeschau z. B. bei Tauben und Trut

hühnem denke. Er halte dieselbe praktisch nicht durchführbar.

Herr Vet.-Rat Pirl äußerte, daß bei Pferden und Hunden die

Einfuhr in Stücken, in Rücksicht auf Rotz— und Tollwut, nicht

erlaubt sei.

Herr Gundelach erwiderte, daß er die Untersuchung von

Geflügel wegen der Kosten nicht vorgeschlagen habe, aber für

wünschenswert erachte. Die Einfuhr von Hundefleisch erscheine

ihm unbedenklich.

Herr Colberg betonte, daß die Untersuchung von Pferdefleisch

nötig sei, da es als minderwertig bezeichnet werden müsse.

Betrügerischerweise würde sonst Rindfleisch als Pfcrdefleisch ein

geschmuggelt.

Derselbe machte sodann kurz auf die vom 16. bis 18. März 1907

in Magdeburg im städtischen Schlacht- und Viehhofe stattfindende

ltiastviehansstellung aufmerksam und wies darauf hin, daß sich die

 

Ausstellung auf Rindvieh, Schweine und Schafe erstrecken würde.

Ihr Zweck sei, in allen an der Erzeugung und dem Handel von

Schlachtvieh beteiligten Kreisen anregend, aufklärcnd und belebend

zu wirken. Die Ausstellung solle nicht nur zur Hebung der Fleisch

produktion, sondern auch zur Hebung des Verbrauchs an Fleisch

beitragen.

Außer Ehrenschildern und Staatsmedaillen kommen Voraussicht

lich Geldpreise in Höhe von mehr als 13000 M. zur Verteilung.

Im geschäftsführenden bzw. Ausstellungskomitee befinden

sich der Redner und Herr Veterinärrat Leistikow.‘

Die Herren Mitglieder wurden zum Besuche der Ausstellung

eingeladen.

Hierauf wurde der Antrag des Schriftführers auf Neudruck der

Mitgliederliste angenommen.

Zu Punkt 4, „Besprechung praktischer Fragen“, teilte Herr

Veterinärrat Ziegenbein-Wolmirstedt mit, daß er in einem

Schweinebestande, in dem Rotlauf ausgebrochen und der zunächst

mit Serum geimpft werden war, bei den nur mit Serum geimpften

Tieren das Auftreten von Backsteinblattern feststellen konnte, als

er im Begriff stand, mit Kultur nachzuimpfen. In einem anderen

Falle beobachtete er bei Anwendung der Pflanzschen Spritze

nach der kombinierten Impfung Backsteinblattem bei 50 Ferkeln,

von denen 3 Stück zugrunde gingen. Die Tiere haben nach seiner

Meinung zu viel Kultur und zu wenig Serum erhalten, ein Ver

sehen, welches infolge der schwierigen Behandlung der Pflanzschen

Spritze zustande gekommen ist.

Mit Lumbagin hatte Herr Ziegenbein bei seinem ersten

Versuch einen guten Erfolg, beim zweiten Versuch war das Ergebnis

trotz Injektion von vier Dosen negativ. Der dritte Fall war als

schwerer zu bezeichnen. Lumbagin blieb ebenfalls ohne Einfluß.

Schließlich machte Kollege Ziegenbein auf einen Pfuscher

aufmerksam, der in seinen Vorträgen gegen die Rotlaufimpfungen

spricht, dagegen seine Medikamente und Bücher empfiehlt, und sich

als Abgesandtcr der Landwirtschaftskammer in Halle a. S. ausgibt.

Dr. Raebiger erwiderte darauf, daß die Landwirtschafts

kammer bekanntlich stets gegen solche Pfuscher vorgeht und in

ihrem Amtsblatt öffentlich vor ihnen warnt. Er bittet, derartige

Ermittlungen über das Treiben von Kurpfuschern der Landwirt

schaftlichen Wochenschrift für die Provinz Sachsen zur Publikation

zu übergeben. Das ist wirksamer als diesbezügliche Bekannt

machungen in unserer Fachpresse.

Herr Veteriniirrat Pirl-Dessau hat ebenfalls den Ausbruch von

Backstcinblattern sechs Tage nach der (staatlich angeordneten)

Impfung beobachtet. .

Die Herren Michalski, Gaedke und Gundelach empfahlen

einstimmig zur Fixierung der Schweine bei den Rotlaufimpfungen

die Nasenzange. Kollege Gaedke hat während der letzten fünf

Jahre etwa 15—18000 Tiere unter Benutzung dieser Zange geimpft.

Herr Stabsveterinär a. D. Naumann-Halberstadt läßt die kleinen

Schweine beim Impfen auf den Arm nehmen, schwere Schweine

bleiben ruhig liegen. Am unangenehmsten impfen sich nach seiner

Ansicht die Läufer. Diese Tiere läßt er durch eine Holzwand in

einen kleinen Raum eng zusammentreiben. Sein Befestigungs

instrument für Einzelimpfungen besteht in einer Schnur mit eisernem

Ring, durch den eine Schleife zur Fixierung des Oberkiefers ge

zogen wird.

Herr Kreistierarzt Gundelach teilte sodann zwei Fälle von

Skorbut bei Hunden mit, über welche er sich vorbehält, in der

B. T. W. zu berichten. Ferner referierte er über Klees Artikel in

der Geflügelbörse über Asthenia gallinarum. Der klinische Befund

gleicht dem der Tuberkulose. Der Hauptsitz der Erkrankung ist

der Zwölffingerdarm (Entzündung) Die Krankheit führt in einem

bis drei Monaten zum Tode.

Schließlich werden von den Herren Pirl, Leistikow,

Naumann, Ziegenbein und Bartels verschiedene Fragen über

Gebühren für Ausübung der Fleischbeschau erörtert.

Die nächste Vereinsversammlung soll auf Einladung des Vereins

Anhaltischer Tierärzte in Dessau stattfinden.

An die Verhandlungen schloß sich ein gemeinsames Mittagessen.

Der stellvertr. Vorsitzende: Der Schriftführer:

Leistikow. H. Raebiger.
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VIII. Internationaler landwirtschaftlicher Kongrell in Wien.

In der Zeit vom 21. bis Mai 1907 findet in Wien der

von der K. K. Landwirtschafts-Gesellschaft einberufene VIII.

internationale landwirtschaftliche Kongreß statt.

Die Verhandlungen dieses Kongresses, deren Abhaltung an

der Wiener Universität in Aussicht genommen ist, werden auch

für uns Tierärzte vom höchsten Interesse sein, denn jeder Tier

arzt muß trachten, sich mit tierzüchterischen Fragen vertraut

zu machen, um dann später in der Praxis des Lebens ein ver

läßlicher Mitarbeiter und Ratgeber der Landwirte zu werden.

Es ist nur zu bedauern, daß das Exekutiv-Komitee dieses

Kongresses der tierärztlichen Wissenschaft nicht eine eigene

Sektion eingeräumt hat, in welcher sich die Tierärzte in großer

Anzahl und gewiß mit Erfolg betätigt hätten.

Wenn auch seitens der Kongreßleitung den Tierärzten

diese Konzession nicht gemacht wurde, so werden sich dennoch

mehrere derselben namentlich in der Sektion für Tierzucht als

Referenten beteiligen und zeichnen: Tierarzt Prof. Dr. Hugo

Schindelka und Landestierarzt Karl Saaß, Tierarzt Hein

rich Gierth, Konsulent im K. K. Ackerbauministerium, Landes

Veterinärreferent Karl Wittmann und andere.

Wir werden uns zur besonderen Aufgabe machen, die

Leser unseres Blattes über den Gang dieses Kongresses zu in

formieren, jene für Tierärzte wichtige Verbandlungsgegenstände

ausführlicher zu publizieren, um so auf diese Weise die in der

Landwirtschaft gemachten Fortschritte zu kennzeichnen.

Reisestipendlum in Österreich.

. Das österreichische Ackcrbauministerium hat nach Mitteilung

des Tierärztlichen Zentralblatts für 1907 ein Reisestipendium von

800 Kronen ausgesetzt für einen Tierarzt, welcher seine Studien an

der Hochschule in Lemberg absolviert hat, zur Ausführung einer

mindestens zweimonatlichen Reise zum Studium der Tierzucht und

Tierhaltung im In- und Ausland.

Österreich gegen die Pfuscherei.

Die Viehpulverfabrikation „a 1a Bauernfreude“ grassiert auch in

Österreich in schürfstem Maße und es erschien ein fast vergebliches

Bemühen, durch Aufklären der Kleinbauem diesem Parasitismus die

Wurzel abzugrabeu. Der österreichische Minister des Innern gibt

daher bekannt, das bereits seit Februar sämtliche Landesstellen von

ihm angewiesen seien, auf das schwindelhafte Gebahren von

Provisionsreisenden aufmerksam zu machen, die sich außerdem nicht

entblöden „tout comme chez neue“ solcherart Pfuschereien in Masse

aufzuhängen.

Der Minister gibt weiter bekannt, daß gegen die Geschäfts

führer und Agenten der Wiener Firma, die das „Nähsol“ vertritt,

Voruntersuchung wegen Betruges eingeleitet ist, daß auch der

Verkauf der noch vorhandenen Vorräte von Nastol und Nz'ihsol

verboten ist. ' '

Es will auch den Reichsängehörigen scheinen, als ob das

österreichische Ministerium des Innern auf dem rechten Wege ist.

Jedenfalls hat das neue Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb

in dieser Hinsicht noch nicht viel Gutes gestiftet. Würden die je

weiligen Herren Vertreiber derlei Sch'windelfabrikate jeweilig auf

Betrug herangeholt, so dürften die grassierenden Pfuscherei— bzw.

Schwindelfabriken am längsten existiert haben.

Verzollung österreichischer Pfuscherelartlkel In Bayern.

Hornvieh-, Pferde-Kehlpuiver sind unter dem Stichworte „Ge

heimmittel“ laut Zollsatz 389 von der bayrischen Generalzolldirektion

mit 500 Mark per Doppelzentner zu verzoilen. Daneben handelt

es sich um Kolikessenzen, Pulver gegen Durchfall, Drusenpuiver,

Milchpulver, Schweinepulver. Auch erfährt man die angebliche

Zusammensetzung der obigen Arcana: Hornviehpulver: Althaeae

radix, Juniperus‚ Ammon. chlorat. Sulfur, Gentiana, Sal. amonium,

Stibium Sulfuraf‚llln nigrum. Die quantitative Zusammensetzung ist

 

nicht bekannt gegeben. Die Herren Geheimmitteifabrikanten täten

daher besser, ihre Fabrikation innerhalb der schwarz-weiß-roten

Grenzpfähle zu betreiben. Man sieht aber, mit welchen Zöllen und

Ausgaben der Pfuschereischwindel belastet werden kann, um immer

noch zu reüssieren. (Bekanntlich machen die Apotheke in Ipsheim

in Mittelfranken, sowie das „Veterinärlaboratorium“ in Pölzig inner

halb Deutschlands neben den bekannten großen Firmen die meiste

Reklame für ihre angeblichen Tierheilmittel.) Dr. G.

Radiothorium Ist deutsche Entdeckung.

Das zu medizinischen Zwecken allerhand Art versuchte Radio

thorium ist nicht, wie überall publiziert, von Sir Walter Ramsay,

sondern von Elster und Geitel in Baden-Baden entdeckt worden.

Der Beweis wird dadurch geliefert, daß nach ph. Praxis in der

Physikalischen Zeitschrift 1904 (5. Jahrg., Nr. 12) eine diesbezügliche

Arbeit veröffentlicht worden ist, während erst am 7. März 1905,

also ein Jahr später, in den „Proceedings of the Royal Society“

V01. 78 A eine aus dem Ramsayschen Laboratorium stammende

Arbeit O. Hahns: „A new radioactive element which envolves

Thorium Emanation“ bekannt wurde. In dieser letzteren Arbeit

waren die Entdeckungen der beiden deutschen Forscher berück

sichtigt mit den Worten: „They conjecture therefore the presence

of a new radioactiv element.“ Neuerdings ist außerdem festgestellt,

daß das Radiothorium führende Wasser an verschiedenen Tagen

immer verschiedene starke Emanation besitzt, die von dem Element

Thor herzustammen scheint. Die Aktivität der Quellen ist dadurch

erklärlich, daß das Tagwasser wahrscheinlich an radiumhaltigem

Gestein vorbeifiießt, dabei die Emanation aufnimmt und den

jeweiligen Quellen zuführt. Da Radiothorium in fast allen Heil—

quellen nachgewiesen wurde, dürfte es nur eine Frage der Zeit

sein, die eigentlichen Wirkungen der Quellen aufzufinden. Bekannt

lich sind namentlich in Böhmen in neuester Zeit deutliche Heil‘

erfolge bei Rheumatismus und Ischias gemacht worden. Dr. G.

Die „Medizin“ Im Reichstags.

Bekanntlich haben der Stand der Tierärzte, Zahnärzte und

‘Apotheker, letztere in ‘der Aktivität, keinen Abgeordneten für den

neuen Reichstag gestellt. Apothekenrentner sind zwei vorhanden

(Hermes und Burkard). Ärzte zählen nur acht: Arning,

von Dziemborsky, Höffel, Leonhart, Mugdan, Ricklin,

Struve, Rügenberg (d. i. einer Reichspartei, einer Nationalliberal,

drei Freisinnige, zwei Zentrum, ein Pole). Ausgeschieden sind drei

Ärzte (Becker, (‘alipowski und Krzyminsky). Die Zahl der

Ärzte im alten wie im neuen Reichstage ist gleichgroß. Dr. G.

Fahrlässige Begutachtung.

In Nr. 44 Jahrgang 1896 dieser Zeitschrift war unter der

Überschrift „Bestrafung einer groben Pflichtwidrigkeit“ das Ver

gehen eines Tierarztes hinsichtlich gewissenloser Begutachtung

behandelt und dabei mit Recht hervorgehoben. daß „der tierärzt

liebe Stand außen und innen keinen größeren Feind haben kann,

als einen Standesgenossen, welcher bei Abfassung von Attesten

einen ungenügend entwickelten Ehrbegritf erkennen läßt“. Die

daran gekuilpfte Warnung am Schluß des genannten Artikels scheint

indessen noch nicht allerwärts ihre Wirkung ausgeübt zu haben;

denn seit jener Zeit habe ich wiederholt beobachtet, daß Fälle

analog dem obenerwähnten leider nicht vereinzelt dastehen. Ich

halte es daher für angebracht, einige Vorkommnisse dieser Art zu

veröffentlichen, die als weitere abschreckende Beispiele dienen

könnten. Ausführlicher will ich heute zwei besonders markante

Fälle behandeln, die einmal der eigenartigen Inszenierung der Be

trügereien halber und dann auch deswegen interessieren dürften, weil

sie ohne tierärztliche Unterstützung nicht möglich gewesen wären.

Über den Tatbestand des ersten Falles ist im „Erfurter Allgemeinen

Anzeiger“ vom 24. Oktober 1906 folgendes berichtet: „Wegen eines

raffinierten Schwindels hatten sich heute vor der Strafkammer des

Amtsgerichts S. zwei Landwirte zu verantworten. Die beiden An

geklagten, Vater und Sohn, hatten ihre Pferde bei einer Versicherungs

gesellschaft gegen Schadenfall versichert; der Vater hatte seine

Versicherung später auf den Sohn übertragen lassen. Bei dieser

Gelegenheit übernahm letzterer auch ein Pferd, das dem Vater

einige Jahre zuvor wegen unheilbarer Krankheit entschädigt worden
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und damit aus der Versicherung ausgeschieden war. In dem Bewußt

sein, daß bei zutreffender Bezeichnung, insbesondere auch bei

richtiger Angabe des Alters und der Größe des Pferdes dieses von

der Versicherungsgesellschaft als das (dem Vater) schon entschädigte

Pferd wiedererkannt, und die Aufnahme dieses Pferdes abgelehnt

werden wird, brachten es die Beklagten fertig, auf Grund einer

von der Wirklichkeit abweichenden Signalementsangabe

die Aufnahme des Pferdes zu bewirken. Bald darauf wurde auch

ein Antrag auf Entschädigung des Pferdes gestellt mit der Begrün

dung, daß es vollständig unbrauchbar geworden sei und deshalb

getötet werden müsse. Die ‘daraufhin von der Versicherungs

gesellschaft veranlaßte Untersuchung des Pferdes zwecks Feststellung

des Tatbestandos führte zur Feststellung der Identität des fraglichen

Pferdes mit dem bereits zuvor entschädigten Pferde. . . . .“

Die hier erwähnte „Signalementsangabe“ rührte von einem

Tierarzt her, der das Pferd zwecks Aufnahme in die Versicherung

begutachtet hatte, und lautete folgendermaßen: „Wallach, 1,75 m

groß, 7 bis 8 Jahre alt, braun mit; Blume, 900 M. Taxwert..“

Nach etwa 3 und 5 Monaten stellte derselbe Sachverständige zwei

Krankheitsbericbte. über dieses Pferd aus, worin er es einmal als

„braun mit Blässe, Taxwert 1000 M.“, das andere Mal als

„braun mit länglicher Blume, Taxwert 1200 i\I.“ bezeichnete,

und nicht ganz 1 Monat später gab er im Obduktionsprotokoll

über das inzwischen getötete Pferd dessen Alter mit 9Jahren,

dessen Wert mit 1000 M. und als Abzeichen eine „breite

Blume“ an. In Wirklichkeit war das Pferd ein „kastanienbrauner

Wallach mit großem, auffallendem Stern und Schnippe, circa

13 Jahre alt, 1,83 m groß und ca. 600 M. Taxwert“. Vor der

Strafkammer gab denn auch der betreffende Sachverständige zu„

daß er sich bezüglich der Abzeichen des Pferdes „geirrt“ habe,

hinsichtlich der Altersangabe gab er gleichsam zu seiner Verteidi

gung die Erklärung ab, daß Pferde im Alter von über 6 Jahren

überhaupt nicht mehr zutreffend zu taxieren seien, und z. B. ein

8jähriges Pferd das gleiche Gebiß aufweisen könne wie ein

20jäbriges Pferd. Bei der Frage, ob das betreffende Pferd

ein „Kehlkopfpfeifer“ gewesen sei, verlor sich der Sachver

ständige in Kuriositäten, die als Examenwitze eines Kandidaten

vielleicht einen großen Lacherfolg erzielt haben würden, zu

der ernsten Situation einer Strafkammerverhandlung aber sehr

wenig paßten. Es sei nur erwähnt, daß dem betreffenden Sach—

verständigen die Untersuchung eines Pferdes im Stande der Ruhe

genügt, um das Fehlen oder das Vorhandensein des Kehlkopf

pfeifens festzustellen. — Die Verhandlung endigte mit der Ver

urteilung der beiden Landwirte zu Freiheits- und erheblichen Geld

strafen, während der betr. Sachverständige unbehelligt blieb. Er

wähnt sei jedoch noch, daß jener Fall das Ministerium des betr.

Landes z. Z. noch beschäftigt — nach welcher Richtung, mag da

hingestellt bleiben. Jedenfalls wird für jenen» Sachverständigen

sowohl die Blamage während der Verhandlung als auch der

moralische Effekt, hervorgerufen durch die empfindliche Bestrafung

derjenigen, die gewissermaßen das Opfer seiner ungenauen Begut

achtung geworden sind, ein bleibender Denkzettel sein.

Der zweite Fall, wobei sich u. a._ Tierarzt May wegen

Betrugs und Beihilfe zum Betrug vor der Strafkammer des Land

gerichts D. zu verantworten hatte, war von weit schlimmeren

Folgen begleitet. Das Urteil für den Genannten lautete auf eine

achtmonatli‘che G‘efängnis'strafeundAberkennungderbürger

lichen Ebrenrechte auf die Dauer von 2 Jahren. Der Sach

verhalt ist in der B. T. W. bereits früher mitgeteilt worden und braucht

hier daher nicht wiederholt zu werden.

Im allgemeinen machte ich hier, wie auch in vielen anderen

Fällen die Beobachtung, daß es äußerst schwer und selten gelingt,

die im Versicherungswesen angewandten Betrugsmanöver nach

zuweisen; —- im vorliegenden Fall z. B. hatte schon vor längerer

Zeit die Staatsanwaltschaft eines anderen Gerichtsbezirks vergeb

lich nach genügenden Gründen zur Erhebung der Anklage geforscht.

Weiterhin aber — und es ist von Wichtigkeit, dies hier zu betonen

— muß ohne weiteres zugegeben werden, daß das Wohl und Wehe

einer Tier-Versicherungsgesellschaft nicht nur von der wissenschaft

lichen, sondern auch von der moralischen Qualität der Tierärzte ab

hängig ist.

 
Wenn der Staatsanwalt bei Beantragung und die Richter bei

Bemessung der Strafe es als gravierendes Moment erachteten, daß

der Angeklagte M. seine öffentliche Stellung, vermöge deren ihm

seitens des Publikums, im vorliegenden Falle also seitens der Ver

sicherungsgesellschaften ein besonderes Vertrahen geschenkt wurde,

in den Dienst einer schlechten Sache gestellt habe, so müssen wir

denselben hierin vollkommen beiptlichten. Der Staatsanwalt be

merkte u. a auch folgendes: „Der Angeklagte, der mich nach dem

Hauptbescbuldigten (Z.) am meisten interessiert, ist derAngeklagte M.,

einmal schon seiner öffentlichen Stellung wegen und dann, weil

ohne dessen Beihilfe der Betrug in vielen Fällen nicht möglich

war.“ Mit Recht machte er weiter noch auf die mit der öffentlichen

Stellung der Tierärzte verbundenen Pflichten dieser dem'Publikum

gegenüber aufmerksam, welches dem Tierarzt heute ein sehr große‘s

Vertrauen entgegenbringe, und betonte außerdem, daß sich daraus

die Pflicht ergebe, dieses Vertrauen nicht zu mißbrauchen;

Wohl muß zugegeben werden, daß das immer umfangreicher

sich gestaltende Versicherungswesen für Ärzte wie für Tierärzte

eine keineswegs zu unterschätzende Gefahr bildet. Es spottet jeder

Beschreibung, weiche Ansinnen oft an jene infolge der Kranken-,

Unfall- und Invalidenversicherung gestellt ‘werden, und es ist so

wohl den Ärzten selbst wie den Behörden bekannt, wie oft der Arzt,

trotz aller Vorsicht, dem Betrug zum Opfer fällt. Nicht so schlimm

liegen die Verhältnisse für die, Tierärzte. Fast ganz in Wegfall

kommt hier das speziell bei den Kassenärzten oft in die Erscheinung

tretende Konkurrenztrciben. Das Einkommen der Tierärzte ist

heutzutage durchweg ein auskömmliches und derart, daß der Tier

arzt sich nicht in Abhängigkeit vom Publikum zu begeben braucht,‘

sondern nach jeder Richtung seinen Standpunkt zu wahren im

stande ist.

Von welcher Tragweite die tierärztliche Begutachtung sein

kann, geht aus den angeführten Beispielen zur Genüge hervor, und

bedarf es wohl keines weiteren Hinweises mehr, bei Begutachtungen

und Ausstellung von Attesten sich der größten Genauigkeit zu be

fleißigen. , Dr. Eberl e;‚Dresden.

Biicheranzeigen und Besprechungen.

Leitfaden für Fleischbeschauer. Eine Anweisung für die Ausbildung

als Fleischbeschauer und fiir die amtlichen Prüfungen. Von Dr. R. Oster

tag, Professor an der 'l‘ierärztlichen Hochschule zu Berlin. Neunte,

nenbearbeitetc Auflage. Berlin 1906. Richard Schoetz.

In der neuen Auflage ist den mannigfachen Änderungen der

Gesetzgebung Rechnung getragen. Die Anweisungen zur Schlacht

vieh- und Fleiscbbeschaustatistik, sowie die Abänderung der Aus

führungsbestimmungen des Bundesrates sind berücksichtigt. Auch

die Zahl der Abbildungen ist vermehrt, dagegen sind die Gebühren

ordnungen der einzelnen Bundesstaaten fortgelassen worden. Der

Wortlaut des Reichsgesetzes, des preußischen Ausführungsgesetzes

und der preußischen Ausführungsbestimmungen findet sich nicht

mehr in selbständiger Form, sondern ist vollständig in den Text

verarbeitet worden, und am Schluß sind einige leere Blätter zur

Eintragung örtlicher Verordnungen und Bekanntmachungen, welche

sich auf die Ausübung der Fleiscbbescbau im Bezirke des Be

schaucrs beziehen, angefügt. l

Durch diesen Weiteräusbau hat die Gebrauchsfähigkeit des

Ostertagscben Leitfadens, der auch in bnchhändlerischer Aus

stattung nicht übertroffen wird, sicherlich noch gewonnen.

A propos de l’organlsatlon au France d'un Controle Saniiaire des

Denräes elimentaires d’origlne animaie par M. L. Panisset, Ex-chef

des travanx a l’Ecole d’Alfort, Vättsrinaire inspecteur sanitaire

du d6partement de la Seine. Paris, Octave Doin, Editeur 1906.

Die gesamte französische tierärztliche Welt beschäftigt sich

zurzeit aufs lebbafteste mit der Frage der Einführungen einer all

gemeinen Scblachtvieb- und Fleiscbbcschau. Panisset bemüht sich

klarzulegen, daß das Gesetz vom 15. Februar 1902 nur als Abschlags

zahlung auf ein zukünftiges Fleiscbbeschaugesetz betrachtet werden

könne. Ehe er aber daran geht, darzutun, welche Maßnahmen zur

Durchführung der allgemeinen Schlachtvich- und Fleischbeschau

ergriffen werden müßten, hält er es für nötig, zu untersuchen, wie
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das Ausland es verstanden hat, die Anforderungen der Nahrungs

mittelhygiene mit den volkswirtschaftlichen Erfordernissen in Ein

klang zu bringen. Zu diesem Zweck schildert P. die Fleischbeschau

einrichtungeu Englands, der Vereinigten Staaten, Hollands, von

Dänemark, Österreich, Griechenland, Bulgarien, Rußland, Rumänien,

Spanien, Italien, Belgien und Deutschland. P. kommt dabei zu dem

Resultat, daß die Fleischbeschauorganisation Deutschlands die beste

sei. Er sagt: Trotz der Unvollkommenheiten, die schwer zu ver

meiden sind, wenn es sich darum handelt, auf einem so großen

Gebiete die Fleischbeschau für eine Bevölkerung von mehr als

40000000 (l) Menschen einzurichten, muß man anerkennen, daß die

deutsche Organisation zurzeit die vollkommenste ist, zweifellos des

halb, weil sie die jüngste ist und vielleicht auch, weil die öffent

lichen Behörden die hygienischen und wirtschaftlichen Vorteile einer

allgemeinen Überwachung der Nahrungsmittel animalischen Ursprungs

wohl erfaßt haben.

P. führt alsdann alle diejenigen gesetzgeberischen Maßnahmen

der französischen Regierung auf, die auf eine Regelung des Fleisch

verkehres abzielen, er kritisiert sie eingehend und kommt schließlich

zu folgenden Schlußfolgerungen:

Es ist nötig in Frankreich so schnell als möglich eine sanitiits

polizeiliche Kontrolle der Nahrungsmittel tierischen Ursprungs ein

zuführen.

Um diese Kontrolle so schnell und sicher als möglich zu

organisieren. ist der Erlaß eines neuen Gesetzes erforderlich, das

den Erfordernissen der Nahrungsmittelhygiene durch folgende "or

schriften entspricht:

Verpflichtung der

Schlachtbäuser.

Einführung der tierärztlichen Beschau des in den öffentlichen

Schlachthliusern und Schlachtstätten geschlachteten Fleisches, des

von Notschlachtungen herrllhrenden Fleisches, des von auswärts

eingeführten Fleisches und aller Nahrungsmittel tierischen Ursprungs.

Gemeinden zur Errichtung öffentlicher

Lediglich vorläufig und ausnahmsweise sollen Gemeinden er

mächtigt werden, nichttieriirztliche Fleischbeschauerflzu bestellen,

die die Untersuchung vorzunehmen und bei abnormen Befunden

die Zuziehung des Tierarztes zu veranlassen haben.

Alles in den Verkehr zugelassene Fleisch muß mit einem

Stempel versehen werden, aus dem zu erkennen ist, daß das Fleisch

ordnungsgemäß beschaut worden ist.

Rapport sur les Operation du service viltörinalre sanltalre de Paris

et du Departement de la Seine pendant I’ann6e l905. Per H. Martel,

Docteur es sciences, chef du service. Paris, lmprimerie centrale

de Paris 1906.

Der Bericht des Pariser Veterinliramtes, der ein stattliches

Quartheft von 168 Seiten bildet, ist ein Muster von Exaktheit und

Ausführlichkeit. Im ersten Abschnitt wird die Seuchenpolizei be

handelt, und zwar das Vorkommen von Wut, Tuberkulose, Rotz,

Milzbrand, Rotlauf, Rauschbrand, Schweineseuche; weiter enthält

derselbe Kapitel über den Verkehr mit Schlachtvieh und Zuchtvieh,

mit Milchkühen; Beobachtungen über Seuchen in den öffentlichen

und privaten Schlachthäusern, auf’ den Pferde- und Hundemärkten,

in der Abdeckerei, bei öffentlichen Verkäufen, auf-Wagenhalteplätzen,

im Pferde- und Hundeasyl und auf den Eisenbahndesinfektions

anstalten.

Der zweite Abschnitt behandelt die Fleischbeschau in den

Markthallen und in den Schlachthäusern, in den Notschlachthäusern

des Viehmarktes, Pferdeschlachthiiusern und in den Privatschlacht

statten. Weiter wird über die Beaufsichtigung der Schlächtereien,

Wurstfabriken, Brühanstalten, Geflügel- und Fischverkaufsstätten,

über die Fleischmärkte, Nahrungsmittelmärkte und über vorgekom

mene Fleischvergiftnngen berichtet.

In einem dritten Abschnitt wird über die tierärztliche Tätigkeit

in den konzessionierten Anstalten (etablissements 0.13.8808) berichtet.

Abschnitt 4 schildert die vielseitige Tätigkeit des Laboratoriums.

Abschnitt 5 faßt verschiedene Angaben über Personal, Labora

toriumseinrichtungen, Einrichtung der Kühlräume usw. zusammen,

Verantwortlich Ilir den iuliail. (Ulkl. luperal.euuail): Prof. Dr. Sclunaltd in Bul‘llll‚u—_ V<;-lag und Eigentum der Verlagsbuchhandlung von Richard Sehnen in Berlin.
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und in Abschnitt 6 werden die in bezug auf Vervollkommnung des

tierärztlichen Dienstes gelegten Wllnsche zum Ausdruck gebracht.

In dem Bericht sind eine große Menge von Erfahrungen und

wissenschaftlichen Untersuchungen von allgemeinem Interesse nieder

gelegt, weshalb das Studium desselben angelegentlichst empfohlen

werden kann.

Wilhelm Kuhnert, Farbige Tlerbilder. 50 farbige Reproduktionen nach

Originalen von Wilhelm Kuhnert, mit begleitendem Text von 0. Grallmann

und einer Einleitung von Franz Hermann lleilincr. In 10 Heften. Heft 2.

Martin Oldenbourg, Berlin. Preis bei Abnahme des ganzen Werkes

pro Heft 2 M. Einzelne Hefte ‘2,50’ M. Einzelne Blätter 60 Pf.

Neue Eingänge.

(Besprechung vorbehalten.)

Gustav Rau, Die Not der deutschen Pferdezucht. Eine

kritische Darstellung der bestehenden Verhältnisse und Vorschläge

zu einer Verbesserung. Mit fielen Tabellen und Stammbäumen.

Schickhardt & Ebner (Konrad Wittwer). Stuttgart 1907. Preis 4M.,

gebunden 4,80 M.

Handbuch der gesamten Landwirtschaft, herausgegeben von

Dr. Karl Steinbriick. Billige Lieferungsausgabe in etwa 40

Lieferungen. Dr. Max Jiinecke, Hannover 1907. Preis pro Lfg.

50 Pf.

Neueste vollständige Gewerbe-Ordnung für das Deutsche

Reich einschließlich des Innungs- und Handwerkcrgesetzes nebst

dem Reichs-F1eischbeschaugesetz vom l. April 1903.

L. Schwarz & (‘omp. Berlin 1905. Preis 1 M.

Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich. L. Schwarz & Comp.

Berlin 1905. Preis 60 Pf. .

Dr. Karl l(|llkalt und Dr. Max Hartmann, Praktikum der

Bakteriologie und Protozoologie. Mit 89 teits mehrfarbigen

Abbildungen im Text. Gustav Fischer. Jena 1907. Preis 4,50 M.,

gebunden 5,50 M.

. Personalien.

Auszeichnungen: Es wurde verliehen dem Schlachthofdirektor

Dr. Just-Göttingen die Landwehrdienstauszeichnurig l. Klasse.

Ticrärztliche Hochschule zu Dresden. In den Senat

wurden bis 30.April 1908 gewählt die Professoren DDr‚ Pusch,

Schmidt und Kh'mmer.

Ernennungen: Veterinärbeamte: Tierarzt L. Mayr-Wertingen

zum Stadt- und Distriktstierarzt in Rosenfeld (Württ.).

Schlachthofverwaltung: Schlachthofinspektor Welxel-Pritzwalk

zum Schlachthofdirektor in Oppeln, Dr. Gäb/er. Leiter des Fleisch—

beschauamtes Schalke-Bismarck in Westfalen zum Schlachthofleiter

in Pritzwalk, Tierarzt l’Vi/hrlm Bormann-Aachen zum Schlachthof

inspektor in Teterow (Meckl.)‚ Tierarzt Wuller Aßmann aus Dresden

zum 2. Assistenztierarzt am Schlachthof in Görlitz.

Niederlassungen: Die Tierärzte Maas Braun-KÖln-Nippes in Nassau

(Hess.-Nass.) und Alfons Schmidlchen in Wormditt. — Verzogen:

Bezirkstierarzt a. D. Johann Neuwirth-Sulzbach nach München,

Tierarzt Vater-Görlitz nach Moringen (Baum).

Examina: Promoviert: Tierarzt Wilhelm Johann aus Memel

zum Dr. phil. in Leipzig. Das Examen als beamteter

Tierarzt hat bestanden: Hoftierarzt RichIer-Dessau in Dresden

Approbiert in Dresden die Herren Franz Koch, Paul Kuschel,

Ernst Schmid.

Todesfall: Tierarzt Fritz Erdmann-Greifswald.

Vakanzen.

(Vgl. Nr. 18.)

Schlachthofstellen: Millheim a. Rhein: Assistenztierarzt sofort.

Monatlich 200 M. Bewerb. bis 15. Mai cr. a. d. Schlachthofdirektor.

Stellen für ambulaterische Flelschbeschau und Privatpraxis:

Dobrilugk: Tierarzt. Auskunft erteilt der Magistrat.

Besetzt: Tierarztstelle in Wormditt.

-_

‘Druck von W. Büxsnsteln, Berlin.
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Über die Aussichten einer brauchbaren Schutz

impfung gegen die Maul- und Klauenseuche.

Von Professor Dr. med. M. Casper-Breslau.

Wenn man die Leistungsfähigkeit der veterinärpolizeilichen

Maßregeln im Kampfe gegen die Maul- und Klauenseuche nach

den tatsächlichen Erfolgen der letzten Jahre beurteilt, so kann

man nicht umhin, anzuerkennen, daß sie sich über Erwarten gut

bewährt haben. Es ist bei allen Eruptionen nach verhältnis

mäßig kurzer Zeit gelungen, die Seuche auf ihren Herd zu

beschränken und der weiteren Ausbreitung wirksam entgegen

zu arbeiten, selbst wenn dieselbe, wie 1904 in der Provinz

Posen, schon einen größeren Umfang angenommen hatte. Die

guten Erfolge sind nicht zum wenigsten darauf zurückzuführen,

daß an verschiedenen Stellen ein direktes Eingreifen der

Zentralbehörde erfolgte, daß energische Maßnahmen ge

treffen wurden, die weit über den Rahmen der Bundesrats

instruktion hinausgehen, und daß den Regierungen bzw. den

Departements-Tierärzten größere Bewegungsfreiheit eingeräumt

wurde. '

Diese verschärften Maßregeln haben naturgemäß die be

treffenden Gegenden außerordentlich belastet und es konnte nicht

ausbleiben, daß bei den Verkehrsbeschränkungeu aller Art, die

sich auch auf den Personenverkehr erstrecken mußten, von den

beteiligten Landwirten große Opfer gefordert wurden. Hierdurch

erwuchsen begreiflicherweise der Veterinärpolizei seitens der

betroffenen Besitzer große Schwierigkeiten und Anfeindungen.

Trotzdem ist nicht zu verkennen, daß die unzweifel

haften Erfolge, welche die Veterinärpolizei im Inlande und

in den letzten Jahren auch dem Auslande gegenüber aufzuweisen

hat, auch in weiteren Kreisen Beachtung gefunden

 

haben. Die landwirtschaftlichen Körperschaften und praktischen

Landwirte überzeugen sich immer mehr von der Notwendigkeit ,

und Zweckmäßigkeit der rigorosen Schutzmaßregeln gerade |

gegenüber der Maul- und Klauenseuche und werden sich darüber

klar, daß die strenge Durchführung derselben, wenn sie auch

für den Beteiligten drückend ist, der Allgemeinheit zugute

kommt.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß auf die strenge

Durchführung der Sperrmaßregeln das Hauptgewicht

bei der Bekämpfung dieser Seuche gelegt werden muß, solange

uns die Wissenschaft kein wirksames, praktisch brauch

bares Schutzimpfungsverfahren an die Hand gibt. Die

Arbeiten der Kommission, welche sich dieses Ziel vorgesteckt

hat, scheinen momentan auf einem toten Gleise angelangt zu

sein, nachdem der Herr Minister den Zeitungsnachrichten zufolge

die Einstellung aller weiteren Immunisierungsversuche gegen Maul

und Klauenseuche wegen der Gefahr der Seuchenverschleppung

angeordnet hat.

Da die Frage der Schutzimpfung zu lebhaften Auseinander

setzungen in der Tagespresse geführt hat, und in den Arbeiten

der Kommission ein voraussichtlich längerer Stillstand eingetreten

ist, so halte ich den gegenwärtigen Zeitpunkt für geeignet, um

in der Fachpres s e unter Beleuchtung der bisherigen Arbeiten’

eine kritische Betrachtung darüber anzustellen, ob Aussichten

auf eine brauchbare Schutzimpfung vorhanden sind

oder nicht. Da ich in meiner Stellung an den Höchster Farb

werken lange Zeit fast ausschließlich mit der praktischen Serum

therapie mich beschäftigt habe, da ich ferner viele Jahre hin

durch an den mühseligen Arbeiten zur Gewinnung eines Schutz

impfungsverfahrens gegen Maul- und Klauenseuche beteiligt war

und dabei auch die bewegte Ära des „Seraphthins“ mit durch

lebte, so dürfte ich vor dem Vorwurf geschützt sein, daß mein

Urteil durch Sachkenntnis nicht getrübt sei.

Wenn wir die seit langer Zeit übliche und auch heute noch

angezeigte Notimpfung, d. h. die künstliche Infektion des

ganzen Bestandes nach Erkrankung einiger Tiere, als nicht hierher

gehörig außer Betracht lassen, so sind die Arbeiten, welche eine
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eigentliche Schutzimpfung zum Gegenstands haben, verhältnis

mäßig jungen Datums, ihre Anfänge liegen erst etwas über

20 Jahre zurück. Diese von verschiedenen Seiten in Angriff‘

genommenen Arbeiten lasen sich zweckmäßig in 4 große

Gruppen einteilen, in

1. Versuche, Immunität zu erzielen durch Blut, Serum

oder Milch von Tieren, welche die Maul- und Klauenseuche

überstanden haben.

2. Versuche, Immunität zu erzielen durch Blut bzw_

Serum künstlich immunisierter Tiere (passive Immuni

sierung, Serumtherapie).

3. Versuche, Immunität zu erzielen durch virulente

bzw. abgeschwächte Lymphe (aktive Immunisierung,

Vaccination).

4. Versuche, Immunität zu erzielen durch Blut bzw.

Serum künstlich immunisierter Tiere und Lymphe

(Kombination der aktiven und passiven Immunisierung,

Serovaccination).

Die vorstehende Einteilung wird die Übersicht über die

bisherigen Arbeiten und die Beurteilung der einzelnen Methoden

wesentlich erleichtern.

l. Versuche, Immunität zu erzielen durch Blut,

Serum bzw. Milch von Tieren, welche die Seuche

überstanden haben.

Alle in dieser Richtung angestellten Untersuchungen

führten übereinstimmend zu einem negativen Resultate.

So wurde von Schütz (30) zwei Rindern, welche nach künstlicher

Infektion durchgeseucht hatten, nach völliger Genesung Blut ent

zogen und das daraus gewonnene Serum zwei Rindern, welche

nachweislich vorher an der Krankheit nicht gelitten hatten,

unter die Haut gespritzt (100 —200 ccm). 22 Tage später

wurden beide Rinder mit virulentem Blaseninhalt infiziert und

erkrankten nach 118—60 Stunden typisch an der Seuche.

David und Zernecke (4) entnahmen zu demselben Zwecke

drei Rindern, welche vor drei Wochen die Seuche natürlich

überstanden hatten, Blut und injizierten das daraus gewonnene

Serum neun bisher noch nicht erkrankten Rindern in Dosen von

20—50—100 ccm. Eine Woche danach wurde allen Rindern

Geifer und Milch seuchekranker Tiere teils ins Maul gewischt,

teils in die Tränke gegeben. Genau fünf Tage darauf erkrankte

das erste Tier (welches 100 ccm Serum erhalten hatte) und in

wenigen Tagen waren alle Tiere von der Seuche ergriffen.

Löffler und Frosch (16) konnten bei ihren Versuchen

zwar nachweisen, daß das Blut bzw. Serum von Tieren,

welche die Krankheit überstanden hatten, die Entwicklung

des Anstecknngsstoffes bis zu einem gewissen Grade zu hemmen

vermag, aber in den angewendeten Mengen —— 10—100 ccm —

eine immunisierende Wirkung nicht besitzt, und daß eine Schutz

impfung auf diesem Wege nicht erzielt werden kann. Dieselben

Autoren (18) wiesen nach, daß auch in der Milch der

immunen Kuh immunisierende Stoffe nicht enthalten seien,

denn von zwei frisch angekauften Kälbern, welche 14 Tage lang

mit der Milch einer immunen, fremden Kuh ernährt worden

waren, schwankte eines spontan zu Maul- und Klauenseuche

(Stallinfektion), das andere nach der Einspritzung von ‘/‚„„ ccm

Lymphe. .

Auch im Kaiserlichen Gesundheitsamte (l) gelang es

niemals, durch Einspritzung von Blut oder Serum solcher Tiere, i

 

folgende Infektion zu erzeugen, selbst wenn zu verschiedenen ‚

Zeiten bis zu 100 und mehr ccm appliziert wurden.

Nocard und Roux (24) konnten ebenso wie Löffler und

Frosch feststellen, daß im Serum von Tieren, die einen schweren

Anfall von Aphthenseuche durchgemacht haben, Stoffe vorhanden

sind, die auf die Entwicklung des Ansteckungsstofi’es einen

hemmenden Einfluß ausüben. Wenn es Rindern in großen Mengen

eingespritzt wird, so verleiht es Schutz gegen eine nachfolgende

künstliche Infektion, verringert die Heftigkeit des Ausbruches

und verhindert zuweilen überhaupt den Ausbruch der Krankheit.

Dazu sind aber Mengen bis zu 1000 ccm erforderlich.

Am Vorstehendem erhellt ohne weiteres, daß diese Methode,

die übrigens im Prinzip dem besonders von Toepper emp

fohlenen Verfahren der Brustseuche-Impfung gleicht, für eine

zuverlässige Schutzimpfung gegen Manl- und Klauenseuche

niemals in Frage kommen kann.

II. Versuche, Immunität zu erzielen durch Blut bzw.

Serum künstlich immunisierter Tiere (passive

Immunisierung, Serumtherapie).

Die günstigen Resultate, welche mit dem Serum hochgradig

immunisierter Tiere gegen einige Infektionskrankheiten des

Menschen und der Tiere erzielt worden waren, legten den

Gedanken nahe, dieses Verfahren auch für die Schutzimpfung

gegen Manl- und Klauenseuche nutzbar zu machen. Hierbei

stellten sich aber ungemein große Schwierigkeiten in den Weg.

Man kennt den Erreger dieser Seuche bis heute nicht und

vermag denselben auch nicht künstlich zu züchten. Während

die Erreger anderer Krankheiten bzw. deren Toxine durch

Züchtung in Nährlösungen in ungemessenen Quantitäten her

gestellt werden können, war man bei der Maul- und Klauen

seuche auf die immerhin kleinen Mengen virulenter Lymphe an

gewiesen, welche in den Blasen der künstlich infizierten Rinder

und Schweine enthalten sind. Es bedurfte daher zahlreicher

kranker Tiere, um ein größeres Quantum Lymphe zu sammeln.

Die in solcher Weise gewonnene Lymphe war nicht rein, d. h.

sie enthielt nicht die Erreger der Klauenseuche für sich allein,

sondern war durch Beimengungen fremder Bakterien während und

nach der Gewinnung verunreinigt und mußte erst durch Filtration,

durch Berkefeld-Filter von fremden Bestandteilen befreit werden.

Derartig hergestellte Lymphe wurde nun in der bakterio

logischen Abteilung der Höchster Farbwerke unter Kontrole

Löfflers bei Rindern und Pferden teils subkntan, teils

intravenös in steigenden Mengen eingespritzt. Die

Tiere erhielten in Intervallen l, 2, 4, 8, 16, 32, 64 bis 100 ccm

nnverdüimter Lymphe, wobei sich herausstellte, daß Pferde

nach subkutaner und intravenöser Verabreichung selbst

großer Mengen virulenter Lymphe nicht an Maul- und

Klauenseuche erkranken. Von den durch Einspritzung

virulenter Lymphe vorbehandelten Tieren wurde nachher Blut

gewonnen und das daraus hergestellte Serum an Ferkeln auf

seine Wirksamkeit geprüft. Es zeigt sich dabei, daß eine Menge

von 0,2 bis 0,3 ccm Serum pro Kilo Ferkel genügt, um diese

Tiere vor einer Infektion mit einer tödlichen Dosis Lymphe und

ebenso auch vor der spontanen Infektion zu schützen. Eine

Menge von 5 bis 20 ccm des Serums zeigte sich in zahlreichen

praktischen Versuchen als ausreichend, um Schweine und Schafe

selbst in Mitten kranker Tiere vor der Infektion sicher zu schützen.

Der durch das Serum gewährte Schutz erstreckt sich bei Schafen

die die Seuche überstanden hatten, Immunität gegen eine nach- l und Schweinen auf‘ 3 bis 4, selbst 6 Wochen.
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Anders aber lag die Sache bei Rindern. Die mit

dem gleichen Serum an Rindern hergestellten.Versuche ergaben,

daß die entsprechenden Mengen von 0,3, 0,4 oder sogar 0,5 ccm

pro Kilo wohl auch einen gewissen Schutz gegen die natürliche

Ansteckung, wie auch gegen die künstliche Infektion gewährten,

daß aber dieser Schutz nur ein relativ kurzdauernder

war, häufig nur 10 bis 14 Tage lang anhielt. Da nun die

Rinder bei drohender Seuchengefahr in etwa l4tägigen Intervallen

immer wieder geimpft werden müßten, um sicher geschützt zu

sein, so würden die Kosten der Schutzimpfung so hoch und die

Ausführung derselben eine so umständliche sein, daß sie

praktisch niemals in Betracht kommen kann. Löffler und

Uhlenhuth (20) sahen dies selbst ein und erklärten diese Art

der Schutzimpfung für Rinder als unmöglich, empfahlen

dagegen die Anordnung des Serums als Immunisierungmittel

für Schafe und Schweine. Sie ließen daher im Jahre 1901

durch die Höchster Farbwerke ein Serum herstellen, welches

der staatlichen Prüfung durch das Ehrlichsche Institut für

experimentelle Therapie unterstehen sollte, und empfahlen das

selbe für die Schutzimpfung von Schafen und Schweinen.

Mit der Herstellung des hochwertigen Pferdeserums erklärten

Löffler und Uhlenhuth (20) das Problem der Schutzimpfung

für Schweine und Schafe für endgültig gelöst.

Man muß aber Malkmus (23) entschieden recht geben, wenn

er dieser Impfung jeden praktischen Wert abspricht.

Was will eine Schutzimpfung bei Maul- und Klauenseuche, die

nur bei Schafen und Schweinen wirksam ist? Der Regel nach

tritt die Seuche bei diesen Tieren so gelinde auf, daß sie nicht

bemerkt wird; in vielen Fällen erkranken sie gar nicht. Wenn

noch dazu auch bei diesen Tieren der Serumschutz unter An

wendung größerer Dosen nur 4—8 Wochen dauert, so kann von

einer praktischen Bedeutung dieses Verfahrens nicht die Rede

sein. In der Tat ist auch nach diesem Schutzserum für

Schafe und Schweine gar keine Nachfrage gewesen.

Ergebnislos sind auch die Bemühungen Heckers

geblieben. Hecker(9) teilte 1899 mit, daß es durch ratio

nelle Einführung des Krankheitserregers und seiner Toxine in

die Blutbahn gelingt, hochimmunisierende Präparate bei Rindern

und Schweinen zu gewinnen. In einer späteren Mitteilung be

richtet Hecker(10), daß es durch fortgesetzte Injektion ge

steigerter Mengen virulenten Kontagiums und virus- und toxin

haltigen Blutes gelang, bei einer großen Mehrzahl von Tieren

die schützenden Stoffe im Blute zu steigern und ein Serum her

zustellen, das für sich allein angewendet bei ca. 1000 Impfungen

nach vorliegenden Berichten ca. 81 Proz. der Impflinge vor der

Seuche schützt. Über die Einzelheiten der Herstellung dieses

Serums finden sich leider in den Mitteilungen Beckers keine

Angaben. Die Versuche aber, welche im Auftrage des Land

wirtschafts-Ministeriums auf mehreren Gütern des Reg.

Bezirks Breslau, Frankfurt a. 0. und Potsdam mit dem Hacker

schen Impfstoffe vorgenommen worden, um ein Urteil über den

praktischen Wert derselben zu gewinnen, haben dargetan, „daß

das Heck ersche Verfahren in seiner derzeitigen Form

und Anwendung nicht geeignet ist, eine Heil- und Schutz

wirkung gegenüber der Aphthenseuche zu entfalten“ (11).

Ähnliche Resultate wie Löffler und Uhlenhuth gewann

auch Nocard (24) bei seinen Versuchen, ein wirksames Serum

herzustellen. Es gelang zwar, die Aktivität des Serums derart

zu erhöhen, daß eine Einspritzung von 20 ccm genügt, um

 

Rinder gegen die nachfolgende künstliche Infektion zu schützen,

während die Kontrolltiere heftig erkranken. Diese Versuche

sind nicht nur im Laboratorium, sondern auch in der Praxis

mit gleich günstigen Resultaten angestellt worden. Das anti

aphthöse Serum erwies sich dabei sehr wirksam, ist aber, wie

Nocard selbst betont, für die Anwendung in der Praxis und

für die Bekämpfung der Maul- und Klauenseuche nicht brauch

bar, weil die dadurch bedingte Immunität nur 14 Tage vorhält.

Es ist aber erstens unmöglich, so große Mengen von Serum

herzustellen, um beim Ausbruch auch nur einer kleinen Epizootie

jedem Tiere alle 14 Tage 20 ccm Serum einzuspritzen, und

zweitens würden die Kosten eines solchen Verfahrens viel zu

hoch sein.

III. Versuche, Immunität zu erzielen durch virulente

bzw. abgeschwächte Lymphe (aktive Immuni

sierung, Vaccination).

Die ersten in dieser Richtung liegenden Schutzimpfunge

versuche wurden 1885 von Nosotti (25) in Ober-Italien angestellt.

N osotti gewann den reinen Inhalt aus geschlossenen Blasen

von der Maulschleimhaut geschlachteter kranker Rinder, ver

dünnte denselben mit Flüssigkeit aus der vorderen Augenkammer

von Rindern oder mit Blutserum und injizierte diese Flüssigkeit

mittelst Pravatzscher Spritze bei Rindern subkutan, ca. 1 ccm

pro Kopf. Die Versuche wurden durch eine vom Landwirtschafts

rate zu Pavia eingesetzte Kommission bei einer großen Anzahl

von Tieren, bei etwa 2000 Rindern, vorgenommen und hatten

folgendes Resultat: Ein Teil der Tiere bekam nach der

Einspritzung keinen Blasenausbruch, war aber auch

gegen spätere Infektionen nur zum Teil geschützt. Ein

anderer Teil der geimpften Rinder erkrankte schon nach

der Einspritzung von Lymphe an der Maul- und Klauen

seuche. Die Kommission sprach sich daher in einem am

4. August 1885 publizierten Bericht sehr vorsichtig aus und

hielt mit einer Anpreisung der Methode zurück mit Hinweis

darauf, daß die Zahl der Versuche noch zu gering sei.

Ohne praktischen Wert sind auch die Versuche ge

blieben, die Behla (2) zur Erzielung einer Schutzimpfung 1892

anstellte. Er injizierte Blaseninhalt oder Maulspeichel, die

durch Filtration gereinigt und mit 0,3 Proz. Karbolsäure ver—

setzt waren, subkutan bei drei Hühnern, einem Lamm und

einem Ferkel. Alle Tiere blieben nach der sechs Tage später

ausgeführten Kontrolimpfung gesund. — Ebertz (5) bemerkt zu

diesen Versuchen mit Recht, daß sie keinen praktischen

Wert hätten, da sie an Tierarten vorgenommen wurden, die

überhaupt nicht oder nur unsicher zu infizieren seien.

Ebensowenig führte das Verfahren, welches Behla (3) 1898

als Schnellimmunisierung veröffentlichte, zu einem praktisch

brauchbaren Resultat. Er vermischte Speichel von kranken

Tieren nach der Filtration mit gleichen Teilen einer 20proz.

(für Schweine) bzw. 40proz. Jodkaliumlösung (für Rinder) und

spritzte drei Tage hintereinander bei Ferkeln bzw. Rindern je

10 ccm ein.

Löffler und Frosch (16) teilten in ihrem ersten Berichte

mit, daß sie Immunität hervorrufen könnten durch die intra

venöse Einspritzung von Lymphe, welche durch Erwärmen

auf‘ bestimmte Temperaturgrade abgeschwächt bzw. 1m

wirksam geworden war. Diese Schutzimpfung mit erwärmter

Lymphe ließen die Genannten später fallen, weil der Prozent

satz der nach der Probeimpfung erkrankten Tiere größer war als
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der der immun gewordenen. Die Lymphe konnte angeblich auch

dadurch abgeschwächt und für die Erzielung der Immunität

brauchbar gemacht werden, daß sie längere Zeit im Eis

schrank stehen blieb, ein Verfahren, das anscheinend keine

praktische Anwendung fand.

Im weiteren Fortgang der Arbeiten, als das Immunserum

Lymphgemisch sich nicht bewährte, kam Löffler(22) auf die

Idee zurück, virulente Lymphe durch Abschwächung für

eine aktive Immunisierung brauchbar zu machen. Es ließ

sich dabei zwar feststellen, daß virulente, mit Wasser oder

physiologischer Kochsalzlösung verdünnte und dann bakterien

frei flltrierte Lymphe durch längeres Aufbewahren im Eis

schrank ihre Virulenz allmählich verliert und immunisierende

Eigenschaften erlangt. Die große Schwierigkeit, an der die

Methode scheiterte, bestand aber darin, den Zeitpunkt zu be

stimmen, in welchem die Lymphe diese immunisierenden Eigen

schaften in der gewünschten Weise besitzt, also soweit ab

geschwächt ist, daß sie nicht mehr infiziert. h Auch bei den

wieder aufgenommenen Versuchen, frische virulente Lymphe durch

Anwendung der Wärme in ein geeignetes Immunisierungs

material umzuwandeln, konnte ein praktisch brauchbares Verfahren

nicht erzielt werden. Ebensowenig führten Zusätze von ver

schiedenen chemischen Substanzen zum Ziele.

Auch die Bemühungen, das von Rindern gewonnene Virus

der Maul- und Klauenseuche durch dauernde Fortzüchtnng

im Körper einer anderen, weniger empfänglichen Tier

art, im Schwein, in seiner Virulenz für das Rind abzuschwächen

und dadurch zu einem brauchbaren Vaccin zu gestalten — ein

Verfahren, das an die Pockenimpfung des Menschen erinnert —

mußten als aussichtslos aufgegeben werden (22).

Demnach müssen alle Arbeiten, welche die alleinige

Verwendung der Lymphe für Immunisierungen zum

Ziele hatten, als vollkommen gescheitert betrachtet

werden.

IV. Versuche, Immunität zu erzielen durch Blut bzw‘

Serum künstlich immunisierter Tiere und Lymphe.

(Kombination der aktiven und passiven Immunisie

rung, Serovaccination).

Die Immunisierung durch Serum und Lymphe mußte

von vornherein die meisten Chancen für eine praktische Schutz

impfung bieten. Löffler und Frosch (16) hatten nachgewiesen,

daß das Blut von Tieren, welche die Maul- und Klauenseuche

überstanden haben, in gewisser Menge schützende Substanzen

besitze, daß aber diese Menge nicht ausreicht, um im Serum

Lymphegemisch die Lymphe sicher unwirksam zu machen.

Löffler und Uhlenhuth (18) versuchten daher, durch sub

kutane bzw. intravenöse Einspritzungen steigender Lymphmengen

bei Pferden und Rindern die Wirksamkeit des Serums so weit

zu erhöhen, daß auch die stärkste Lymphe mit demselben ver

mischt, bei der Einspritzung unwirksam gemacht werden sollte.

(Die Schwierigkeiten dieser Immunisierung werden oben bereits

hervorgehoben.

Durch diese Art der Vorbehandlung glaubten Löffler und

Uhlenhuth ein für die Praxis brauchbares Schutzimpfungs

verfahren gewonnen zu haben.

Von den Farbwerken vormals Meister, Lucius und Brü

uing zu Höchst a. M. wurde dieses Präparat im großen her

gestellt und Anfang November 1898 unter dem Namen „Se

raphthiu“ in den Handel gebracht. Nach der dem Mittel bei

 

 

gegebenen Gebrauchsanweisung bestand dasselbe aus eine

Mischung des Blutserums immunisierter Tiere mit.

virulenter Lymphe. Die Menge der einzuspritzenden Flüssig

keit betrug für Rinder je nach Gewicht 10H15—20 ccm, für

Schweine 10 ccm; jeder Dosis Serum war 1/50 ccm Lymphe

zugesetzt. Die Einspritzung sollte bei Rindern intravenös,

bei Schweinen in die Muskulatur des Hinterschenkels erfolgen.

Das Seraphthin fand trotz des sehr hohen Preises —— 10 ccm

kosteten 3 M., 15 ccm 4,50 M., 20 ccm 5,50 M. —— in kurzer Zeit

eine ausgedehnte praktische Anwendung, ein Beweis dafür, daß

fiir eine brauchbare Schutzimpfungsmethode ein dringendes Be

dürfnis vorlag. Leider aber hat das Präparat in der Folge die

versprochenen Eigenschaften nicht gehalten; es war nicht im

stande, die gcimpften Tiere vor der Maul- und Klauenseuche zu

schützen, ja, es wurde sogar durch dasselbe die Aphthenseuche

in einen großen Teil der geimpften Bestände eingeschleppt. Aus

letzterem Grunde wurde die Ausgabe des Seraphthins seitens

der Höchster Farbwerke bald eingestellt.

Ungünstige Erfahrungen mit der Impfung mit Seraphthin

wurden u. a. mitgeteilt von Kitt und Hermann (15), Schmidt

(27, 28), Platten (6), Jonen (13), Schrader (29), Friedrich, Schin

delka (26). Auch die Nachprüfungen im Gesundheitsamt an

Rindern ergaben, daß dieselben durch die Impfung nicht immun

geworden waren. Der Grund, weshalb durch die Impfung mit

dem Seraphthiu statt der Immunität eine Verschleppung der

Seuche erzielt wurde, lag in folgendem: Nachdem die Lymphe

ein Jahr lang von Tier zu Tier fortgezüchtet worden war, hatten

die Höchster Farbwerke, weil eine Abschwächung dieses Lymphe

stammes sich bemerbar machte, einen neuen Lymphestamm aus

einem frischen Seucheausbruch in den Betrieb eingeführt. Diese

Lymphe war nun von so heftiger Virulenz gewesen, daß selbst

das hochwirksame Serum ihre krankmachende Wirkung nicht

aufzuheben vermocht hatte.

Die schlechten Erfahrungen, die man mit dem Seraphthin

gemacht hatte, veranlaßten Löffler, die Lymphe ganz fort

zulassen und es mit Serum allein zu versuchen. Als er sich

aber überzeugt hatte, daß die durch bloßes Serum bedingte

Immunität von zu kurzer Dauer war und für die praktischen

Verhältnisse nicht genügte, kam er im lehre 1904 wieder auf

die frühere Idee zurück, hochwertiges Serum und Lymphe

zur Immunisierung zu verwerten. Nach vielen vergeb

lichen Versuchen, auf die hier nicht näher eingegangen werden

soll, konstruierte Löffler 22) ein neues Immunisierungsver

fahren, welches er auf dem VIII. internationalen tierärztlichen

Kongreß zu Budapest bekannt gab. Dieses Verfahren besteht

in folgendem:

„Den zu immunisierenden Rindern werden 0,5 ccm

hochwertigen Rinderserums, vermischt mit 3/mo =

0,03 ccm frischer virulenter Lymphe, unter die Haut

gespritzt. Nach 24—26 Tagen wird ihnen 1/300 =

0,0033 ccm Lymphe ebenfalls unter die Haut ge

spritzt, nach weiteren 12*14 Tagen 1/100=0‚01 ccm

Lymphe und nach ferneren 12—- 14 Tagen 1/75 = 0,04 ccm

Lymphe.“

Dieses Verfahren sei zwar etwas umständlich, weil bei

vollständiger Durchführung desselben vier Einspritzungen er

forderlich sind, aber es sei ungefährlich und vor allem außer

ordentlich billig, das gesamte fiir ein Rind erforderliche Material

würde 30—50 Pi‘. kosten.
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Der praktischen Anwendung dieses neuesten Imniunisierungs

verfahrens stehen aber schwere Bedenken entgegen, auf

die schon Hocker (12) aufmerksam gemacht hat und die

hauptsächlich folgende sind:

l. Es dürfte in der Praxis kaum durchführbar sein,

größere Rinderbestände viermal und noch dazu zu ganz be

stimmten Zeitpunkten zu impfen. Wenn auch der Impfstoff

noch so billig wäre, so würde die Impfung, die vier Besuche

des Tierarztes erfordert, dem Besitzer dennoch sehr hohe Kosten

verursachen.

2. Die volle Immunität tritt anscheinend erst ca.

50 Tage nach Beginn der Impfung ein. In Zeiten der

Senchengefahr könnte innerhalb dieser langen Zeit die Seuche

längst einen Teil des Bestandes ergriffen haben, ehe der Schutz,

die Immunität perfekt wird. Ist aber, wie Löffler glaubt, die

Immunität schon nach der zweiten Einspritzung von ‘/‚„0 ccm

Lymphe für die praktischen Verhältnisse brauchbar, dann ver

stehe ich nicht, weshalb er innerhalb der nächsten vier Wochen

noch zwei umständliche Einspritzungen folgen läßt.

3. Die Einspritzung virnlenter Lymphe zu verschie

denen Zeiten ist nicht unbedenklich, es erscheint die Ge

fahr nicht ganz ausgeschlossen, daß durch Verschleppung des

Infektionsstoti‘es eine Verbreitung der Seuche erfolgt. Man muß

Hacker (11) entschieden darin beistimmen, daß derartig behan

delte Bestände für die Dauer der Impfung, d. h. ca. 2——3 Mo

nate lang unter Sperre gestellt werden müßten. Ob dann

noch ein Besitzer geneigt sein würde, seine Herde der Schutz

impfung zu unterziehen, erscheint mir mehr als fraglich.

Abgesehen von diesen praktischen Bedenken, rechnet

Löffler mit Größen wie 0,0033 ccm Lymphe, die festzulegen

nach meiner Ansicht ganz ausgeschlossen ist. Da die Lymphe

in ihrer Virulenz sehr labil ist, da sie mit der Zeit abgeschwächt

wird, da es durch kein Verfahren gelingt, die Virulenz der

selben konstant zu erhalten, so kann man auch mit Zahlen wie

0,03, 0,0033 ccm keinen brauchbaren Anhaltepunkt für die

Virulenz der Lymphe geben. 0,0033 ccm einer sehr wirksamen

Lymphe können unter Umständen virnlenter sein als 0,3 ccm

einer schwachen Lymphe.

Wenn daher Löffler sich dahin ausspricht, „es sei nicht

nur die Wirksamkeit des Schutzserums, sondern auch

seine eminent praktische Brauchbarkeit zur Be

kämpfung der Seuche zur Evidenz erwiesen“, so liegt

für diese zuversichtliche Auffassung keine Berechtigung vor.

Nach einer Notiz der „Berliner Tierärztlichen Wochenschrift“,

Nr. 16 dies. Jahrg., haben auch die im Kreise Greifswald vor

genommenen praktischen Impfungen, auf die Löffler so große

Hofl‘nungen setzte, ein brauchbares Resultat nicht gehabt.

Wenn ich am Schlusse meiner Ausführungen das Fazit

ziehe, so muß ich gestehen, daß das Resultat der mühevollen

und kostspieligen Untersuchungen, so wertvoll dieselben für die

Wissenschaft sind, bezüglich praktischer Erfolge ein sehr be

scheidenes ist, und daß wir bis zur Stunde ein Schutz

impfungsverfahren, welches den berechtigten Anfor

derungen der Praxis genügt, noch nicht besitzen.

Die Gründe, Weshalb alle in dieser Richtung angestellten

Versuche gescheitert sind und scheitern mußten, sind

nach meiner Ansicht hauptsächlich folgende:

1. Wir kennen den Erreger der Maul- und Klauen

seuche bis heute nicht; wir wissen nur aus den schönen

 

Untersuchungen von Löffler und Frosch (17), daß die Erreger

der Seuche so klein sein müssen, daß sie die Poren eines

auch die kleinsten bisher bekannten Bakterien sicher zurück

haltenden Filters zu passieren vermögen. Es ist daher nach

den Berechnungen von Helmholtz und Abbe über die Grenzen

der Leistungsfähigkeit unserer Mikroskope anzunehmen, daß die

Erreger auch mit den besten modernen Immersionssystemen nicht

mehr differenzierbar sind.

Man könnte sich über diesen Mangel hinwegsetzen, wenn es

2. durch irgendein Verfahren gelingen würde, die

Erreger künstlich zu züchten, so daß man auf künstlichen

Nährböden größere Mengen virulenten Materials gewinnen könnte.

Bisher sind alle dahin zielenden Bemühungen vergeblich gewesen

trotz der Anwendung der verschiedenartigsten Züchtungsmethoden

und Substrate. Man ist daher einstweilen auf die verhältnis

mäßig geringen Mengen von Lymphe angewiesen, welche nach

der künstlichen Infektion von Schweinen in den Blasen des

Rüssels und der Klauen enthalten und Träger des Erregers sind.

Man kann also eine größere Menge dieser Flüssigkeit, die für

die aktive Immunisierung großer Tiere zum Zwecke der Ge

winnung eines hochwirksamen Serums unbedingt erforderlich ist,

überhaupt nur sehr schwer, mühevoll und nur unter Aufwendung

großer Kosten gewinnen. Wenn man bedenkt, wie leicht es

beispielsweise bei der Diphtherie des Menschen und dem Schweine

rotlauf ist, ungemessene Mengen von Reinkulturen bzw. Toxinen

herzustellen, so wird dieser Übelstand bei der Maul- und Klauen

seuche besonders eklatant. Und solange nicht virulentes Material

in größerer Menge zur Verfügung steht, wird eine aussichtsvolle

Immunisierung großer Tiere zum Zwecke der Serumgewinnung

ein frommer Wunsch bleiben.

3. Eine große Schwierigkeit besteht ferner darin,

daß uns keine kleinen Versuchstiere zur Verfügung

stehen, welche für die Infektion mit Maul- und Klauen

seuche leicht empfänglich sind. Bisher sind nur Rinder

und Schweine für die Versuche verwendbar und alle Bemühungen,

kleinere geeignete Versuchstiere aufzufinden, sind resnltatlos

geblieben. Der Mangel an kleinen Versuchstieren und die Not

wendigkeit, zu einer jeden Prüfung sei es von Serum oder von

Lymphe, mehrere Rinder oder Schweine heranzuziehen, er

schweren und verteuern die Versuche außerordentlich. Dazu

kommt, daß stets lästige und strenge Absperrungsmaßregeln

getroffen werden müssen, damit nicht eine Verschleppung der

Seuche durch die zu den Versuchen benutzten Tiere stattfindet.

Bei der außerordentlich großen Ansteckungsgefahr ist eine

solche Übertragung trotz peinlicher Vorsichtsmaßregeln nur zu

leicht möglich, wie die Erfahrung gelehrt hat.

4. Außerordentlich störend bei den Versuchen, eine

praktische Schutzimpfungsmethode auszuarbeiten, ist die schwan

kende Virulenz der Lymphe.

Je nach der Herkunft, der Art der Konservierung und je

nach dem Alter ist dieselbe eine verschiedene. Wir kennen

keine Methode, um die Virulenz der Lymphe auf einer konstanten

Höhe zu erhalten, wir haben auch keinen rechten Maßstab, um

den Grad der Virulenz genau festzustellen. NVill man aber von

den mit Lymphe vorbehandelten Tieren ein hochwirksames

Serum erzielen, so muß die zur Verwendung kommende Lymphe

eine möglichst hohe Virulenz besitzen, wie auch bei der Her

stellung anderer Sera ein möglichst hoher Grad von Giftigkeit

der Kulturen gewünscht wird. Da die Lymphe innerhalb kurzer

t.
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' Zeit bezüglich der Virulenz sich ändert, ist es sehr schwierig,

eine rationelle, gleichmäßig ansteigende Immunisierung der

serumliefernden Tiere durchzuführen.

Besonders verhängnisvoll ist diese Eigenschaft

der Lymphe bei der Zusammenmischung mit Serum.

Da das Serum allein, worüber kein Zweifel mehr bestehen kann,

nur einen kurzen, ungenügenden Schutz verleiht, so wird die

Immunisierung mit Serum allein niemals für die Praxis genügen.

Das Bestreben wird also immer darauf hinausgehen müssen,

eine passive Immunität durch Serum und eine aktive Immunität

durch Lymphe herbeizuführen, ähnlich wie es bei der Rotlauf

impfung und Rinderpestimmunisierung der Fall ist. Man wird

also Serum und Lymphe vorher zusammenmischeu und das

Gemisch einspritzen, oder man wird erst das Serum und getrennt

für sich die Lymphe injizieren müssen. Hierbei macht sich die

schwankende Virulenz der Lymphe außerordentlich fühlbar.

Löffler gibt selbst zu, daß bei den Einspritzungen von

Serum-Lymphe-Gemischen die Serummenge in einem bestimmten

Verhältnis zur Lymphe stehen muß, wenn eine sichere Immunität

erzielt werden soll. Ist die Lymphe zu virulent, so tritt

_ nach der Einspritzung des Serum-Lymphe-Gemisches statt der

erhofften Immunität Maul- und Klauenseuche ein, wie

es nach der Anwendung des Seraphthin vielfach der Fall war;

ist die Lymphe zu wenig virulent, zu sehr abgeschwächt,

dann ist die Folge eine ungenügende oder ganz aus

. bleibende Immunität. Nun ist aber der Zeitpunkt, in welchem

die Lymphe die wünschenswerte immunisierende Eigenschaft

besitzt, ohne zu virulent zu sein, nach Löfflers eigenen Worten

sehr schwer zu bestimmen. Er kann nur durch immer wieder

holte 1mmunisierungsversuche ermittelt werden, und das ist bei

dem Mangel geeigneter kleiner Versuchstiere mit wünschens

werter Genauigkeit überhaupt nicht ausführbar. Es kann also

die Serummenge und die Lymphemenge nicht derart genau gegen

einander titriert werden, daß die Lymphe zwar an ihrer krank

machenden Wirkung verhindert, aber doch nicht vollkommen

unwirksam gemacht wird, d. h. also nur soweit abgeschwächt

. wird, daß sie eine zur Erzeugung der Immunität ausreichende

Reaktion im Tierkörper auszulösen vermag.

Aber selbst wenn das gelingen sollte, wie will man dieses

bestimmte Verhältnis dauernd aufrecht, konstant erhalten, da

das Gemisch doch nicht unmittelbar nach der Herstellung zur

Anwendung kommt, sondern erst nach Wochen oder Monaten.

Die beiden Faktoren, das Serum und die Lymphe, verhalten sich

nicht gleichmäßig, sondern weichen bezüglich ihrer Haltbarkeit

wesentlich voneinander ab. Das Serum behält analog den

anderen Serumarten bei zweckmäßiger Konservierung seinen

Wirkuugswert sicher jahrelang nahezu konstant bei,

während die Lymphe entschieden mit der Zeit an Virulenz

abnimmt, ohne daß man im einzelnen Falle einen Maßstab

dafür hat, in welchem Tempo die Abschwächung vor sich geht

und mit welchem Zeitpunkt die Virulenz ganz aufhört. Wenn

also das Gemisch, dessen Bestandteile heute in einem richtigen,

für die Immunisierungszwecke geeigneten Verhältnis zu einander

stehen, eine Zeitlang sich überlassen bleibt, dann verschiebt

sich dieses Verhältnis erheblich, die Lymphe verliert ihre Viru

lenz immer mehr und erregt nur eine schwache oder gar keine

Immunität. \V'r sind also nicht imstande zu beurteilen,

wie das Verhältnis zwischen Lymphe und Serum nach

einer gewissen Zeit, im Moment der Impfung sich ge

 

stalten und wie das Resultat der Impfung ausfallen wird. Die

schwankende, nicht genau bestimmbare Virulenz der Lymphe ist

eine Klippe, an der auch das neueste Immunisierungsverfahren

Löfflers scheitern muß, bei welchem er mit Größen wie

0,0033 ccm Lymphe rechnet, die festzulegen nach meiner Ansicht

ganz unmöglich ist.

Die vorgenannten Schwierigkeiten sind es hauptsächlich,

welche der Erzielung eines praktisch brauchbaren Schutzimpfungs

verfahrens bei der Maul- und Klauenseuche hindernd im Wege

stehen. Ich halte deshalb das Suchen nach einem Schutz

impfungsverfahren unter den obwaltenden Umständen

für aussichtslos. Man wird, wie schon Nocard (25) betont

hat, erst dann ernstlich daran denken können, ein zuverlässiges

Immunisierungsverfahren auszuarbeiten, wenn es gelungen sein

wird, die Krankheitserreger künstlich zu züchten.

Das Problem einer zuveriäselgen allgemeinen Schutzimpfung gegen

die Maul- und Klauenseuche des Rindes ist somit auch heute noch

ungelöst.

Wenn meine Ausführungen sonach zu einer vernichtenden

Kritik der bisher mitgeteilten Methoden der Schutzimpfung ge

führt haben, so liegt es mir vollkommen fern, der Person des

Geheimrat Löffler nahe treten oder seine großen Verdienste

schmälern zu wollen. Im Gegenteil, ich bin ein warmer Ver

ehrer des glänzenden Bakteriologen und liebenswürdigen Mannes

und habe, als ich in Höchst seinem Arbeitsgebiete noch näher

stand, häufig Gelegenheit gehabt, die Zähigkeit und Ausdauer

zu bewundern, mit welcher er allen Schwierigkeiten und Wider

wärtigkeiten, die ihm entgegentraten, trotzig die Stirn bot und

unbekümmert um Anfeindungen als echter deutscher Forscher

unverdrossen weiter arbeitete. Wer nur eine Spur von Ver

ständnis hat für die unsäglichen Beschwerden und Hindernisse,

die sich bei den Arbeiten in den Weg stellen, der muß mir

zugeben, daß an dem Ausbleiben positiver Resultate nicht die

Kommission und der Leiter derselben die Schuld tragen, sondern

daß die Schwierigkeit der Materie, das Zusammenwirken un

berechenbarer Faktoren den Erfolg vereitelten. Es wäre un

gerecht und ein Zeichen von großer Ignoranz, wollte jemand

nach den tatsächlichen Erfolgen allein die Tätigkeit Löfflers

abfällig beurteilen.

Auch auf dem Gebiet der Serumtherapie spielen

das Glück und der Zufall eine nicht zu unterschätzende

Rolle. Hätte damals Behring aus der Reihe der menschlichen

Infektionskrankheiten nicht gerade die Diphtherie zum Gegen

stand seiner Forschung gewählt und hätte Lorenz mit irgend

einer anderen tierischen Krankheit, als mit dem Rotlauf, seine

Versuche begonnen, so würden sie wohl heute noch fruchtlos

sich abmühen oder wenigstens nicht annähernd die glänzenden

Erfolge errungen haben, die ihnen jeder neidlos zugesteht.

Mit sicherer Hand, mögen manche sagen, vom Zufall und

Glück begünstigt, sage ich, griffen beide Männer gerade

die Krankheiten heraus, bei denen bis zum heutigen Tage die

Serumtherapie unbestritten die schönsten Resultate aufzuweisen

hat. — Andere Forscher — und deren Zahl ist nicht klein ——

waren nicht so glücklich und haben bis heute vergeblich um

die Siegespalme gestritten, ohne daß ihr wissenschaftlicher Ruf

dadurch Einbuße erlitt.

Löffler hat, ganz abgesehen von seinen unvergänglichen

Leistungen auf medizinisch-hygienischem Gebiete, um die Er

forschung wichtiger Tierseuchen sich die größten
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Verdienste erworben, so daß wir Tierärzte allen Grund

haben, ihm dankbar zu sein. Und das vor allem soll ihm

unvergessen bleiben, daß er neben Robert Koch die

grundlegenden Methodenund dieTechnikderBakterien

forschung erarbeitet und dadurch den Weg gebahnt

hat, auf welchem die tierä.rztlichen Bakteriologen ihre

Erfolge errungen haben. — Löffler hat sich auch nicht,

wie manche zu glauben scheinen, zu den Arbeiten über Maul

und Klauenseuche gedrängt, sondern wurde von seiner vor

gesetzten Behörde, dem Herrn Kultusminister mit der Vornahme

der Untersuchungen betraut, die ihm wenig Freude, dagegen

viel Ärger und Verdruß bereitet haben.

Löffler steht durch seine bisherigen Leistungen so groß

da, daß die Mißerfolge der neuesten Zeit seinen wissenschaft

lichen Ruhm nicht beeinträchtigen können. Und auch die

langjährigen Arbeiten Löfflers über Maul- und Klauen

seuche haben eine Fülle von wichtigen und neuen Tat

sachen gefördert und bleiben wissenschaftlich be

deutsam und verdienstvoll auch dann, wenn sie zur

Erreichung eines praktisch brauchbaren Immuni

sierungsverfahrens nicht geführt haben.
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Referate.

Uterusdesinfektion.

Von Heinrich Holterbach, Tierarzt in Offenburg.

(Mitteilungen des Vereins badischer Tierärzte 1907, Nr. 3.)

Mit der Einführung der Fleischbeschau hat die Desinfektion

des Uterus und die Auswahl des zu applizierenden Mittels an

Bedeutung gewonnen. Nach H. ist die Desinfektion des

septischen oder entzündeten Uterus nur dann wirksam,

wenn die Entzündungsprodukte durch ausgiebige

wiederholte Einläufe einer möglichst warmen ein- bis

dreiprozentigen Sodalösung erweicht und entfernt

worden sind. Diese Einläufe sollten einer jeden zu thera

peutischen Zwecken gemachten Infundierung in den Uterus

vorangehen. Werden sie gewissenhaft und richtig gemacht,

dann wird die septisch erkrankte Schleimhaut der Einwirkung

des Desinfektionsmittels zugänglich, dessen bakterizide Eigen

schaften im Kontakt mit der kranken Wundtiäche zur vollen

Kraft gelangen.

H. untersuchte eine Reihe von Medikamenten hinsichtlich

ihrer Verwendbarkeit für Uterusdesinfektion. Er spricht sich

über die Ergebnisse folgendermaßen aus: Natrium chloratum

ist als dreiprozentige Lösung wegen seiner Geruchlosigkeit und

Unsehädliizhkeit zu empfehlen. Es wirkt in Sonderheit durch

Schleimlösen und Reizung. Das Chlorwasser ist ein ganz

vorzügliches Desinfizienz, welches sehr rasch desodorisiert. Es

eignet sich besonders zur Behandlung von Hunden und Schweinen.

Ebenso ist das Creolin sehr wirksam; bei starken Verletzungen

ist es in höherer Konzentration eventuell sogar unverdünnt oder

als Salbe zu gebrauchen. Betalysol soll nur in dreiprozentiger

Lösung (niemals unverdünnt) appliziert werden; die mit ihm

erzielten Resultate sind günstige. Chinese] befriedigte wenig

und ließ bei schwerer Erkrankung im Stich. Die Borsiiure

ist in leichten Fällen ein gutes Mittel; vor der Infundierung

einer warmen, mehr als vierprozentigen Lösung ist zu warnen,

weil die ausfallenden Kristalle reizend auf die Schleimhaut

wirken. Sublimat und Sublamin haben sich bewährt; Ver

giftungserscheinungen traten bei den Versuchen nicht ein. Die

Wirkungsweise ist wegen der eiweißkoagulierenden Eigenschaft

nicht besonders sicher. _

Zur Stellung der Prognose ist bei Metritis durch Explo

ration des Mastdarmes oder per vaginam zu prüfen, ob die am

Beckeneingang erreichbaren Lymphdrüsen durch Schwellung

vergrößert sind. Im letzteren Falle würde die Prognose trotz

guten Allgemeinbefindens ungünstig lauten müssen.

J. Schmidt.
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Schlunderweiterung und Ausstülpung.

Von Dr. A. Zinimcrmann-Bndapcst.

(Östcrr. Monatsschr. f. Ticrh. 1907, N. 20.)

Über einen Fall von Schlunderweiterung, bei welcher neben

der diffusen Erweiterung noch eine Ausbuchtung vorhanden

war, berichtet Z. Betreffender Patient, eine lljährige Schimmel

stute, wurde mit dem Vorbericht vorgestellt, daß er seit einigen

Tagen nach dem Abschlucken einiger Futterbissen sofort die

aufgenommene Nahrung wieder erbräche. Das Tier soll immer

gesund gewesen sein und nur ca. drei Wochen vor der Zuführung

öfters Würgbewegungen gezeigt haben. Bei der Untersuchung

fließt aus beiden Nasenöfl‘nungen des schlechtgenährten Tieres

eine dünnbreiige, Futter-teile enthaltende Masse; bei leisem Druck

auf die schmerzhafte Kehlkopfgegend tritt Brechreiz ein. An

der linken Halsseite bemerkt man in der Drosselrinne eine am

dritten Halswirbel beginnende, nach abwärts breiter und dicker

werdende Geschwulst. Beim Druck auf dieselbe entleert sich

aus der Nase die oben erwähnte breiige Masse. Die Atmung

ist angestrengt und beschleunigt, die Rektaltemperatur beträgt

40,5°0. — Exitus am nächsten Tage. -— Bei der Sektion

fand sich der Schlund in einer Länge von 32 cm stark er

weitert; 6 cm von seinem unteren Ende entfernt beträgt sein

Durchmesser 6 cm. An seiner unteren Fläche bemerkt man

eine faustgroße, scharf umschriebene Ausbuchtung, die mit

sauren, unverdauten Futterresten angefüllt und in ihrer Wandung

bedeutend dünner ist als die des Schlundes. Über die Ursache

der Schlunderweiterung konnte nichts Sicheres festgestellt

werden. Neben der Schlunderkrankung verlief eine Fremdkörper

pneumonie, die den Tod des Tieres verursachte. Richter.

Schlundzerreißung.

Von Stabsveterinär Bongo.

(Zcitschr. l’. Votcrlnärk. 1907, S. 71.)

Ein Reitpferd war von einem anderen an den vorderen

Halsrand geschlagen werden, scheinbar ohne eine Verletzung

davongetragen zu haben. Bald machte sich aber in der Mitte

am vorderen Halsrande eine handtellergroße, teligige Schwellung

bemerkbar, die sich nachmittags bereits sackartig über den

vorderen Halsrand und die Vorderbrust ausgebreitet hatte und

stellenweise knistt-rnd und lufthaltig war. Wasser und Heu

kamen bald nach der Aufnahme unter Würgbewegungen durch

Maul und Nase zurück.

Diagnose: Schlundzerreißung. Es traten Erscheinungen

der Blutvergiftung ein, und Patient starb am nächsten Mittag.

—— Der Schlund war auf zehn Zentimeter Länge zerrissen. An

den großen Körperorganen wurden keine besonderen Ver

änderungen festgestellt; der Tod war durch Herzlähmung erfolgt.

Richter.

Schwefelkohlenstoff gegen Bremsenlarven und

Spulwiirmer.

Von Obcrticrarzt Julius Taar.

(Allatoroos Ilapok 1907, Nr. 6.)

Taar verwendet seit ungefähr einem Jahre das Kohlensultid

bei jährlich angekauften Remonten und in einigen landwirtschaft

lichen Gestüten mit bestem Erfolg. Er gibt das Kohlensulfid

in Gelatinekapseln ein, und zwar von den je 10—10 g Kohlen

sulfid enthaltenden Kapseln genügen einem erwachsenen Pferde

zwei, um die Bremsenlarven und Spnlwürmer zu entfernen.

Nach der Eingabe des Mittels erscheinen in der 16.—20. Stunde

 

die leblosen Parasiten und innerhalb 24 Stunden gehen sie ab.

In mehreren Fällen beobachtete T. den Abgang von 500 bis

600 Bremsenlarven von einem Pferd.

Anfangs wandte er den Schwefelkohlenstoff‘ nur gegen diese

Larven an, später aber machte er Versuche auch bei Spul

würmern und bekam ganz zufriedenstellende Resultate. Nach

einer Dosis (zweimal 10 g) entfernen sich in vielen Fällen

mehrere Hundert Spulwürmer. T. zählte bei einem Fall

625 Ascaris megalocephala zusammen, die 940 g wogen.

Den zwei- bis dreijährigen Fohlen genügt die Eingabe einer

Kapsel (10,0 g) gegen Gastrophilus-Larven; gegen Spulwürmer

ist es jedoch ratsam, die Eingabe später zu wiederholen oder

aber nachher Abführmittel anzuwenden, das auch die Eier sich

entfernen.

In Gestiiten ist am zweckdienlichsten jeden Herbst, bei

dem Einstellen, wenn also die Parasiten noch jung und weniger

entwickelt sind, das Kohlensulfid anzuwenden.

Die Gelatinekapseln lösen sich im Magen in 20—30 Minuten

auf, worauf der flüssige Schwefelkohlenstoff in flüchtiger Form

die Schmarotzer im Magen und in den Gedärmen tötet. In

einzelnen Fällen verursacht das Mittel Kolikerscheinungen, des

halb ist es ratsam, die Pferde nach der Eingabe der Kapseln

womöglich eine Stunde lang herumzufiihren.

Der Preis der mit 10 g Schwefelkohlenstoff gefüllten

Kapseln ist mäßig; bei Anschaffung von 100 Stück kostet eine

acht Heller, so daß diese Behandlungsweise mit wenig Kosten

verbunden ist.

Bei der Eingabe der Kapseln muß man darauf achten, daß

sie nicht unter die Zähne geraten. T. wendet zu diesem Zweck

einen Rohrstock an, dessen Ende er mit zwei Schnitten in vier

Teile spaltet; die Kapsel wird in die Spalten gefaßt, dann die

Zunge des Pferdes etwas seitwärts und nach vorne gezogen

und der Stock an der Zungenwurzel in den Rachen geführt, wo

dann bei einer leisen Bewegung die Kapsel in den richtigen

Ort gelangt. Nachher reicht man dem Pferd noch etwas Wasser.

Dr. Z.

Aus polnischer Literaturp(Przeglad weterinarski).

Nach einem Referat von Bezirks-0hcrticrarzt Fried in Przemysl.

('l‘ierärztl. Zentralblntt 1907, Nr. 6, S. 98.)

Illlitlrtierarzt K. Vom russlsch-japanlschen Krieg.

K. war dem Telegraphenbataillon zugeteilt und hatte etwa

800 Pferde zu überwachen. Im Felde bestanden die Stallungen

aus Gaolin, einer Rohrpflanze, welche nur einigen Schutz vor

dem Winde gewährte. Im Sommer standen die Pferde unter

freiem Himmel und an sehr heißen Tagen versah man sie mit

Hüten von rotem Tuch. Die Pferde lagen meist auf kotigem,

nassem Boden, vom Kopf bis zu den Füßen mit Kot bespritzt

und sahen dabei erbärmlich aus. In der Abteilung K.s waren

9 Feldschmieden, in welchen 9 Hufschmiede beschäftigt waren.

Von diesen hatten nur zwei eine wirklich fachliche Ausbildung.

Das Pferdegeschirr war durchschnittlich gut, die Sättel jedoch

waren zu schwer und zu groß, was viele Druckschäden zur

Folge hatte. Nach einem längeren Marsch erkrankten von 40

Pferden 30 an Widerristschäden. Für kleine Pferde erwiesen

sich die chinesichen leichten Sättel am zweckmäßigsten, jedoch

waren sie nicht haltbar. Die meisten Pferde trafen auf dem

Kriegsschauplatze mit wundem Schweifansatz ein, und zwar in

folge des Abscheuerns während des vierzigtägigen Bahntrans

portes. Die Mauke war stark verbreitet, aber meistens nur an
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den Vorderfiißen. Während des Rückzuges von Mnkden gerieten

104 Pferde aus unbekannten Ursachen in Verlust. Massenweise

traten Anschwellungen des Schlauches und des Euters auf,

jedoch meist ohne Dienststörung. Zehn Pferde wurden von den

Feldschern als rotzverdächtig erschossen. Die für den Krieg

~zulässigen Arzneimittel waren sehr beschränkt und mußten bei

den Chinesen in Mukden um teures Geld ersetzt werden. In

Charbin waren nur folgende Mittel erhältlich: Antifebrin, Vaselin,

Natr. sulf., Glyzerin, Acid. carbol., Alum., Collod., Naphtalin,

Zinc. oxydat., Tart. stibiat.‚ Hydrarg. chlorat., Camphor,

Hydrarg. bichlorat., Spirit. vini, Jodoform, Natr. bicarbon., Acid.

taunic., 01. Terebinth., Bandagen, Bindfaden, Nähmaterial. Bei

vielen Abteilungen klagten die Tierärzte über Mangel an

Instrumenten. Manchen mußten ein Federmesser, eine Sonde

und eine gebogene Schere für alles ausreichen. Ein größeres

Instrumentarium bekamen die Abteilungen erst drei Monate nach

Beginn des Feldzuges und dies zufällig von einem nach Port

Arthur bestimmten Transport zur Zeit, als diese Festung schon

zerniert war. Besser daran waren nur jene tierttrztlicheu

Lazarette, welche noch daheim ausgerüstet waren. Bis zur

Schlacht bei Laojan gab es nur zwei tierärztliche Lazarette,

zur Zeit der Schlacht bei Mukden waren schon deren einige

vorhanden. Die den Tierärzten zugeteilten Feldschern waren

schlecht ausgebildet. Viele kannten keinen Unterschied zwischen

einem Nabelbruch und einer Milzbrandgeschwulst,

Bronchitis und Milzbrand usw.

zwischen

Rdr.

Tagesgeschichte.

.‘.

Der Monat April d. J. hat in unseren Verein eine schmerz

liche Lücke gerissen; zwei unserer Besten hat der Tod aus

diesem Leben abgerufen.

Am 3. April starb plötzlich und unerwartet. der Mitgründer

unseres Vereins, Herr Schlachthaus-Verwalter Ewald-Soest,

und kaum deckten die Erdschollen den Sarg dieses edlen,

braven, jedem äußeren Prunk abholden Kollegen, da kam die

betrübende Kunde, daß am 22. April sich auch die Augen unseres

langjährigen Vorsitzenden, des Herrn Schlachthof-Direktors

Kredewahn-Bochum für immer geschlossen hatten.

Wer die beiden Entschlafenen gekannt, wer ihnen bei

unseren Versammlungen näher treten durfte, der wird ermessen

können, was unser Verein verloren hat; über 15 Jahre hindurch

haben sie demselben angehört.

Als der Verein am 30. August 1891 ins Leben gerufen

wurde, waren es die Verstorbenen, die sofort ihre ganze Kraft

den Interessen unseres Standes widmeten; Kollege Kredewahn

wurde zum Vorsitzenden gewählt und hatte dieses ehrenvolle

und verantwortungsvolle Amt bis zum Dezember des vergangenen

Jahres inne. Wie er stets ruhig und mit jedermann freundlich

und offen verkehrte, so ist er auch gestorben, ein jäher Herz

schlag machte diesem tatenreichen Leben ein Ende.

Beide waren sie würdige Vertreter unseres Standes, die

durch ihre Pflichttreue im Amte und ihre Sorgfalt im Berufe

sich allgemeine Anerkennung erworben hatten, beide haben, als

es galt, unser Vaterland gegen den Erbfeind zu verteidigen,

ihr Leben freudig eingesetzt für ihren König.

Als äußere Anerkennung für sein uneigenütziges, erfolg

reiches Wirken ernannte der Verein Kollegen Kredewahn

 

am 9. Dezember 1906 zum Ehrenmitglied, leider hat er sich

dieser Ehrung nicht lange zu erfreuen gehabt.

Nun sind sie von uns geschieden, ihre Taten aber und ihre

Werke folgen ihnen nach; wie sie uns im Leben stets die Treue

bewahrt, so wollen wir ihnen auch über das Grab hinaus treu

bleiben und ihr Andenken hoch halten für immer.

Der Verein der Schlachthoftierärzte Westfalens.

I. A.: Dr. Kirsten, Schriftführer.

Zum Rang und Gehalt der Departementstierärzte.

Zu diesen Fragen hat in Nr. 17 der B. T. W. ein Beteiligter

das Wort ergriffen und Vorschläge gemacht, die nicht unwider

sprochen bleiben dürfen. Der Betreffende weist zunächst darauf

hin, daß das derzeitige Gehalt der Departementstierärzte bereits

vor zwölf Jahren festgesetzt worden sei. Dabei ist aber zu berück

sichtigen, daß zu jener Zeit nur ein Bruchteil der amtierenden

Departementstierärzte in denGenuß der qu. Gehaltsbeziige gelangte.

Die generelle Regelung der Gehaltsfrage ist ungleich jüngeren

Datums. In Preußen werden nun erfahrungsmäßig Reformen nicht

für wenige Jahre gemacht. Ohne die den Departementstierärzten

im Laufe der Jahre gewordene Mehrarbeit und die Teuerung

der Lebensbedürfnisse zu unterschtttzen‚ kann man daher über

die Frage, ob jetzt bereits eine Neuregelung anzustreben sei,

verschiedener Ansicht sein. Ich selbst halte den gegenwärtigen

Zeitpunkt für durchaus ungeeignet. Einmal tut dem Veterinär

beamtentum nach den einsehneidenden Reformen der letzten

Jahre eine gewisse Ruhe, d. h. eine Zurückhaltung auch mit

Bezug auf die persönlichen Wünsche not. Andererseits bringen

uns die nächsten Jahre mit der Novelle zum Rei'chsviehseuchen

gesetz so schwierige und die Allgemeinheit so weitgehend

interessierende Aufgaben, daß ihre glückliche Lösung die Aus

sichten auf die Erfüllung unserer Wünsche auf dem Gebiete

der Gehalts- und Rangfrage ganz wesentlich verbessern muß.

Aber selbst die Beteiligten, die in dieser Frage anderer

Meinung sind, werden mit mir die Vorschläge ablehnen, die der

Artikelschreiber in der Gehalts- und Rangfrage macht.

Auf den ersten Blick leiden diese Vorschläge an einer

gewissen Buntscheckigkeit: das Höchstgehalt der vollbesdldeten

Kreisärzte, die Pensionsbezüge der Katasteriuspektoren und den

Rang der Landrentmeister. Es fehlte nur noch die Uniform der

Forsträte, und der „Departementstierarzt der Zukunft“, wie er

dem Schreiber des betreffenden Artikels vorschwebt, hätte fast

von allen Regierungsabteilungen etwas übernommen.

Was den ersten Vorschlag anbelangt, so darf m. E. für die

Regelung des Gehalts der Veterinärreferenten bei den

Regierungen niemals das Gehalt der Kreisärzte als Muster

dienen. Ja, ich möchte behaupten, daß dieser selbstgewählte

Vergleich der beiden Beamtenkategorien, würde der Vorschlag

angenommen, uns in der Zukunft manchmal recht unbequem

werden könnte. Außerdem vergißt der Artikelschreiber ganz,

daß die Departementstierärzte heute schon durch ihre kreis

tierärztlichen Remunerationen den vollbesoldeten Kreisärzten in

ihren Dieustbezügen gleichstehen.

Ebensowenig diskutabel wie der erste, ist der zweite Vor

schlag, der uns bezüglich des Ruhegehalts und der Hinter

blieb enenfürsorge den Katasterinspektoren bei den Regierungen

gleichstellen will. Bei aller‘ Hochachtung vor diesen Beamten,

muß man doch berücksichtigen, daß sie sich durch ihren nicht

akademischen Bildungsgang ganz wesentlich von uns Tierärzten
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unterscheiden. Ich verweise in dieser Beziehung auf meine

Ausführungen über die Veterinärreform in Nr. 41 des Jahr

gangs 1903 der B. T. W. Eine derartige Regelung muß uns

jetzt um so weniger opportun erscheinen, als wir in rauglicher

Beziehung bereits einen Vorsprung den Katasterinspektoren

gegenüber haben, denen erst in den letzten Monaten die vierte

Rangklasse zugänglich gemacht worden ist.

Die letzte Regelung des Gehalts der Departementstierärzte

hat zweifelsohne einen provisorischen Charakter. Wie anders

wollte man es sonst erklären, daß wichtige Departementstierarzt

stellen, wie diejenige der Reichshauptstadt, von dieser Regelung

ausgeschlossen worden sind. Dem Provisorium muß früher oder

später das Definitivum folgen. Für dieses gibt es nur eine

Norm, das ist das Gehalt der akademisch gebildeten

technischen Räte bei den Bezirksregierungeu. Jede

Zwischenregelung ist bedenklich, da sie die Erreichung des

vorbezeichneten Zieles verzögern würde.

Den schärfsten Widerspruch aber fordert der dritte Vor

schlag heraus, der für die Departementstierärzte den Rang der

Landrentmeister wünscht. Bei aller Wertschätzung dieser

Beamten darf man nicht vergessen, daß sie aus den Reihen

der Subalternen hervorgehen. In den Preßäußerungen, die der

Kreistierarztreform voraufgingen, wurde — und zwar nicht mit

Unrecht »— immer und immer wieder eine scharfe rangliche

Trennung der Kreistierärzte von den Subalternbeamten gefordert.

Demgegenüber ist es geradezu unverständlich, wie man heute

für die Departementstierärzte eine Rangstellung anstreben kann,

die für die Subalternen der Bezirksregierungen ebenfalls erreich

bar ist. An erster Stelle wird dies damit begründet, daß die

Departementstierärzte von den weit zahlreiche‘ren

TitulM-Veterinärräten unterschieden werden können.

Ja, ist denn diese Unterscheidung wirklich so wichtig, daß man

sie als Grund für eine vorläufige anderweitige Regelung der

Rangstellung der Departementstierärzte anführen kann? Außer

dem Artikelschreiber wird dies kaum einer der Nächstbeteiligten

einsehen.

Es ist stets bedenklich, zuviel Gewicht auf Äußerlichkeiten,

im vorliegenden Falle auf den difl'erenzierten Titel zu legen.

Der Ratstitel hat nicht nur den beamteten Tierärzten, sondern

dem ganzen tierärztlichen Stande zweifellos große Vorteile

gebracht. Letztere sind nicht zuletzt darin begründet, daß man

bei seiner Verleihung nicht ausschließlich die Departements

tierärzte berücksichtigte. Ohne daß der frühere ratlose Zustand

drückend gewesen wäre, habe ich im Jahre 1902, als die Titel

frage in der tierärztlichen Fachpresse erörtert wurde, für den

Veterinärrat und dessen Verleihung an ältere verdienst

volle beamtete Tierärzte, d. h. Departements- und Kreis

tierärzte, plaidiert (cf. Nr. 34 der B. T. W.). Ich hielt eine

weitgehende Berücksichtigung der Kreistierärzte schon deshalb

für angezeigt, weil viele der altern recht Verdienstvolles ge

leistet hatten und oft nur aus nebensächlichen Gründen in ihren

Stellungen verblieben waren. Und nachdem dann dieser Wunsch

der Tierärzte in Erfüllung gegangen war, habe ich es mit auf

richtiger Freude begrüßt, daß mehreren Kreistierärzten meines

Bezirks der „Veterinärrat“ verliehen wurde. Unzuträglichkeiten

sind dadurch nicht entstanden. Da der Amtscharakter uns so

weit scheidet, als dies im dienstlichen Interesse notwendig ist,

wüßte ich für die vorgeschlagene Trennung des Ratstitels einen

stichhaltigen Grund nicht anzuführen.

 

Was den Amtscharakter und den Rang der Departe

mentstierärzte anbelangt, so habe ich mich an den oben zitierten

Stellen eingehend hierzu geäußert. Ich will mich nicht wieder

holen und weise nur darauf hin, daß das Ziel unserer Wünsche

der Regierungs- und Veterinärrat ist und bleiben wird,

den wir ohne jeden Aufenthalt an einer so buntscheckigen

Zwischenstation, wie sie dem Schreiber jenes Artikels vor

schwebt, erreichen wollen, und auch in absehbarer Zeit er

reichen werden. Ist es doch ein offenes Geheimnis, daß unser

Ressortministerium gelegentlich der Vorbereitungen zur Veterinär

reform für die Einreihung der Veterinärreferenten bei den Bezirks—

regierungen in die IV. Bangklasse eingetreten ist. Dies Ziel

war damals nicht zu erreichen. Man dürfte nicht fehlgehen,

wenn man die Verleihung des Ranges der Räte IV. Klasse an

die Departementstierärzte nach einer gewissen Dienstzeit als

Kompromiß auffaßt. Erfahrungsmäßig werden derartige Kom

promisse nicht auf ein oder zwei Jahre geschlossen. Es dürfte

daher ein müßiges Beginnen sein, schon jetzt wieder die Titel

und Rangfrage der Departementstierärzte anzuschneiden. Dies

ist umsoweniger angezeigt, als die maßgebende Stelle unsere

Wünsche kennt und, indem sie dieselben bei den Vorverhandlungen

zur Veterinärreform vertrat, ihre Berechtigung anerkannt hat.

Der betrefl‘ende Artikel hat in den nächstbeteiligten Kreisen

großen Unwillen erregt. Ohne den Schluß dieser Zeilen auf

den Ton der Entrüstung zu stimmen, in dem die mir in dieser

Sache zugegangenen Schreiben gehalten waren, muß ich doch

darauf hinweisen, daß derartige Publikationen unserer Sache

nur schaden können, indem sie Wasser auf die Mühlen derer

liefern, die den Wünschen der Tierärzte auf dem vorerwähnten

\Gebiete nicht geneigt sind.

Über die Bestrebungen der Privattierärzte.

VII.

(Vgl. s. T. w. Nr. u, 12, 14, 15, 17 und 19)

Referat eines Artlkele von Kreistierarzt Dr. Fröhner.

(Deutsche tierärztl. “'ochenschr. Nr. 15.)

Herr Dr. Fröhner schreibt folgendes: Zu München hat der

Deutsche Veterinärrat 1902 mit kleiner Majorität einen Antrag

Schmaltz angenommen, daß zur wirksamen Durchführung der

Maßnahmen gegen die Schweineseuche die Behörden von der

ihnen eingeräumten Befugnis der Zuziehung nicht beamteter

Tierärzte mehr als bisher Gebrauch machen sollten. _

„Daß der Veterinärrat diesem Antrag zustimmte, war ein

böser Lapsus, der meiner Ansicht nach das Vertrauen zu der

Unparteilichkeit dieser Korporation erheblich beeinträchtigt und

zu vielen Konflikten Anlaß gegeben hat, Konflikten, die vielleicht

noch zu erbitterten Kämpfen führen werden, wenn die Agitation

in der B. T. W. noch eine Weile so fortgeführt wird, wie sie

jetzt eingesetzt hat“)

*) Daß angesichts der Gesamtentwicklung des tierärztlichen

Standes nun auch die Privattierärzte auf den Plan treten, kann

nicht überraschen. Daß es dabei teilweise zu Kollisionen ihrer

Wünsche mit denen der beamteten Tierärzte kommen würde, war

vorauszusehen. Daß sich nach gegenseitiger Aussprache ein Aus

gleich und ein Modus vivendi finden wird, ist zu hoffen und jeden

falls zu erstreben. Bei der Wichtigkeit dieser ganzen Bewegung

für die Verhältnisse im tierärztlichen__Stande versteht es sich von

selbst, daß in der B. T. W. allen Außerungen Beachtung zuteil

wird, die dies durch ihren Inhalt beanspruchen können, von welcher

Seite sie auch kommen. Daher refcricre ich im obigen den Artikel

des Kreistierarztes Dr. Fröhner. Ich versage mir, auf die Sache

selbst einzugehen, da ich später über alle vorliegenden Stimmen
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Der Antragsteller ist zu seinem Antrage durch einen zu

fälligen und belanglosen Einzelfall gekommen. Er sah einmal

ein Schwein schon seit mehreren Tagen an Rotlauf verendet

liegen, weil der Kreistierarzt noch nicht kommen konnte, während

ein Privattierarzt ganz in der Nähe wohnte.

- Seit jener Veterinärratssitzung liest man ab und zu von der

Mitbeteiligung der Privattierärzte an den amtlichen Geschäften,

wovon früher nie die Rede gewesen ist. Daß die Privattierärzte

den Gedanken zu realisieren trachten, ist erklärlich. Sehr ab

fällig ist es aber in den Reihen der preußischen Kreistierärzte

aufgenommen werden, daß auch ein beamteter Tierarzt

sich ganz allein dafür’ ausgesprochen hat“) Der Verein be

amteter Tierärzte hatte schon 1902 betreffs jenes Veterinärrats

beschlusses erklärt, daß den Kreistierärzten allenthalben Zeit

genug bleibt, ihre amtlichen Aufgaben rechtzeitig zu erledigen,

und daß für vorübergehende Verhinderungen die Kreistierärzte

der Nachbarkreise zur Verfügung stehen. Dieselbe Ansieht ist

offensichtlich für die preußische Zentralinstanz maßgebend, indem

der Herr Landwirtschaftsminister verfügt hat, daß die Ver

tretung von Kreistierärzten durch die benachbarten Kreistierärzte

erfolgen solle. In den meisten Regierungsbezirken werden

Privattierärzte grundsätzlich zur Wahrnehmung amtlicher Ge

schäfte als Stellverteter nicht mehr zugelassen. Der Staat

fordert von den Tierärzten, die er anstellt, ein besondres

Examen und trifft unter den Tierärzten mit Fähigkeitszeugnis

eine Auswahl nach seinem Ermessen. Er übt über die Tier

ärzte, die er mit staatlichen Geschäften betraut, ein Aufsichts

und Disziplinarrecht aus, beschränkt auch ihre Erwerbstätigkeit,

fordert die Beiseitesetzung von Riicksichten auf private Interessen

und eine rückhaltlose Beachtung der gesetzlichen und reglemen

tarischen Vorschriften und ist mit Recht der Ansicht, daß er

diese nur von staatlich angestellten Tierärzten erwarten kann,

 

mich meinerseits zusammenfassend äußern möchte. Nur einen

persönlichen Punkt muß ich mit einer Anmerkung streifen.

Wenn Herr Fröhner (weiter unten) sagt, daß meine Tätigkeit

nur „früher“ unparteiisch gewesen sei, so begegne ich dem einfach

mit der Bemerkung, daß der Kreistierarzt Fröhner selber nicht in

der Lage ist, unparteiisch über meine Tätigkeit zu urteilen. [Zu

meiner Freude werden auch entgegengesetzte Urteile ausgesprochen,

wie z. B. neulich gerade ein österreichischer Veterinärbeamter

im österreichischen Tierärztlichen Zentralblatt die „mustergültige,

allen gerecht werdende Leitung der B. T. W.“ besonders ber

vorgehoben hat.] Daß aber ein Einzelner die Unparteilichkeit des

Deutschen Veterinärrates in Zweifel zieht, bloß weil ihm ein Be

schluß desselben nicht paßt, ist bisher im tierärztlichen Stande

nicht vorgekommen. Daran sollte auch Herr Fröhner Anstand

nehmen, denn der ganze tierärztliche Stand hat ein gemeinsames

Interesse daran, daß diese seine deutsche Gesamtvertretung un

angetastet bleibe. Im übrigen spricht auch dieser Angrifi' auf den

Deutschen Veterinärrat sich selbst sein Urteil. Unbefangene

werden gerade aus diesem Beschluß das Gegenteil hervorleuchten

scheu; denn indem der Deutsche Veterinärrat, der zu vier Fünfteln

(oder sind es fünf Sechstel?) selber aus beamteten Tierärzten

sich zusammensetzt, die Betätigung der Privattierärzte fördern

wollte, hat er ein glänzendes Zeichen seiner Unparteilichkeit ge

geben. Die gute Wirkung zeigt sich in dem Vertrauen, das zu

dem Deutschen Veterinärrat die Privattierärzte ebenso haben (vgl.

‚ die Bemerkung von Teetz in Nr. 17 der B. T. W.)„wie es selbst

verständlich die beamteten Tierärzte zu der aus ihren Reihen

hervorgegangenen Majorität des Veterinärrates haben können.

Schmaltz.

*) Dr. Jeß betreffs der Tuberkulosetilgung auf der letzten Ver

sammlung des V. b. T. Der Ref.

 

 

weil er diesen Tierärzten seinerseits dafür einen Ausgleich bietet.

Diese Tatsachen sind bisher von der Gegenpartei konsequent

ignoriert werden. Wenn es noch eines Beweises bedürfte, daß

die Kreistierärzte in Preußen ihre Dienstgeschäfte ohne die

Privattierärzte besorgen können, so ist es der, daß keine

einzige Kreistierarztstelle voll besoldet ist, keine mithin als voll

beschäftigt angesehen wird. Selbst in den an Dienstgeschäften

reichen Stellen wird, vielleicht mit Ausnahme kurzer Zeiten im

Jahr, nur ein Teil des Tages oder der Woche von amtlichen

Dienstleistungen ausgefüllt. Sehr groß vor allem ist aber die

Zahl der Stellen, wo nur zwei bis drei Tage im Monat dienst

' lich beansprucht sind, sonst aber der Kreistierarzt der Privat

praxis nachzugehen gezwungen ist. In solchen Kreisen, deren

es sehr viele gibt, soll eine Mitwirkung privater Tierärzte

erforderlich sein? Wie kann es im Interesse der Sache liegen,

einem Beamten, dessen Zeit nur teilweise dienstlich in Anspruch

genommen ist, auch noch einen Teil seiner Dienstgeschäfte ab

zunehmen? Hierbei muß man an egoistische Motive glauben;

den Privattierärzten sollen neue Einnahmen erschlossen werden,

weil sich ihre Zahl vergrößert hat. Dieser Egoismus tritt aus

den betreffenden Erörterungen hervor; er zeigt sich schon bei

jener Münchener Besprechung über die Bekämpfung der Influenza.

Im Interesse des Ansehens der Staatstierheilkunde muß dagegen

protestiert werden, daß bei der Ablehnung einer veterinär

polizeilichen Bekämpfung Beweggründe maßgebend sind, wie sie

in der Redensart von der „Verstaatlichung der Pferdeheilkunde“

zum Ausdruck kommen, eine Redensart, die sich auf einen

ursprünglich wohl nicht so ernst gemeinten Zwischenruf bezieht,

trotzdem aber zurückgewiesen werden muß. Der beamtete

Tierarzt, der die Influenza feststellt, verdrängt den behandelnden

Tierarzt nicht; letzterer wird nicht überflüssig, da die Brust

seuche meist wiederholte Besuche erfordert, ja, der Pferde

besitzer wird um so eher einen Tierarzt zuziehen, weil die Be

schränkung der Benutzung des Pferdes es in sein Interesse

legt, es möglichst schnell gesund werden zu sehen. In Sachsen

sind infolge der Anzeigepflicht bei Influenza keine Nachteile

zutage getreten; freilich besteht hier die Vorschrift, daß die

Bezirkstierärzte die Behandlung der Kranken tunlichst nicht

übernehmen sollen.

Bei der Tuberkulose findet doch eine Behandlung in der

Regel überhaupt nicht statt.

Das gilt auch von Schweineseuche und Schweinepest; und

beim Rotlaufausbruch ruft der Besitzer, wenn er überhaupt

etwas tun will, telegraphisch seinen Tierarzt zur Impfung;

dabei den Kreistierarzt zu bevorzugen, liegt kein Anlaß vor.

Ist das Schwein notgesehlachtet, so hat der zuständige Fleisch

beschautierarzt die Feststellung, und der Kreistierarzt erscheint

gar nicht.

Was Schmaltz schreibt, ist leicht zu widerlegen.*) Richtig

ist nur, daß jeder Tierarzt als zuverlässig gelten muß, bis das

Gegenteil bewiesen ist. Die beamteten Tierärzte sind weit

entfernt, die praktischen Tierärzte für unzuverlässig zu halten.

Aber noch lange nicht jeder zuverlässige Mann ist berufen,

amtliche Funktionen wahrzunehmen. Der Fiskus hat auch Mittel

dafür, um zu verhindern, daß die Tierbesitzer die Kosten tier

ärztlicher Hilfeleistung auf die Staatskasse abwälzen. Auch

die Erweiterung der Anzeigepflicht ist nicht stichhaltig; der

*) Der Verfasser zitiert einen Artikel von Sehmaltz aus der

B. T. W., Jahrgang 1906, Nr. 37.
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sollte man nicht anstellen.

Tierarzt hat weiter keine Anzeigepflicht als der Besitzer und

alle Personen, ‚ denen eine Sachkenntnis zugeschrieben wird.

Wie man in dieser Beziehung von einer schweren‘ Last

sprechen kann, istunklar. Die Abneigung gegen die Anzeige

pflicht kontrastiert auffällig gegen die Neigung zu amtlichen

Geschäften. Nach Schmaltz sollen die Privattierärzte gewisse

Maßregeln „beaufsichtigen“; das wäre etwas ganz Neues, da

die Tierärzte bisher keinerlei Maßregeln beaufsichtigen. Welchen

Nutzen es für den praktischen Tierarzt haben soll, daß der

Kreistierarzt einen Seuchenfall, den der behandelnde Tierarzt

schon festgestellt hat, nicht auch noch begutachtet, ist

nicht einzusehen. Maul- und Klauenseuche ist gegenwärtig

nicht verbreitet; Feststellung des Rotlaut‘s kommt in einem Orte

höchstens nur einmal während der ganzen kritischen Zeit vor,

und Schweineseuche dürfte kaum mehr angezeigt werden;

Schweinepest ist selten. Der Vorschlag von Schmaltz, daß

eine eventuelle amtliche Tätigkeit der Privattierärzte der Nach

kontrolle und Oberaufsicht der Kreistierärzte unterliegen solle,

wäre verderblich, da er die Kluft zwischen beamtetem und

praktischem Tierarzt nur erweitern würde. Der Hinweis auf

das Menschenseuchengesetz hinkt, weil die Unantastbarkeit der

Person und Familie für die Tierärzte nicht in Frage kommt.

Einen Vergleich des Wissens der Kreis- und Privattierärzte

Kein Kreistierarzt bildet sich ein,

etwas Besseres zu sein als der Praktiker, bloß weil er im

Staatsdienst steht; wohl aber gibt es junge Tierärzte, die sich

mehr diiuken als die älteren, weil ihr Unterricht ein modernerer

gewesen sei. Wenn schließlich Schmaltz an einer andern

Stelle (vgl. B. T. W. Nr. 12, 1907) gesagt hat, die beamteten

Tierärzte seien auf die Ausdehnung ihrer Geschäfte versessen,

so ist das nicht zu verstehen von jemandem, der ein bedeutendes

Stück moderner Entwicklung des Veterinärwesens miterlebt und

am Ausbau des tierärztlichen Standes früher auch unbefangen

und unparteiisch mitgearbeitet hat. Aufgaben, die früher den

Kreistierarzt beschäftigten, sind zurzeit in Wegfall gekommen,

wie Maul- und Klauenseuche, Schafpocken, Lungenseuche usw.;

an Stelle der verschwundenen oder verschwindenden Seuchen

sind andere getreten, die eine staatliche Bekämpfung erheischen,

wie Schweineseuche, Influenza, Tuberkulose, Scheidenkatarrh usw.

Die Kreistierärzte erwarten ferner, daß auch in Preußen die

Tätigkeit der Veterinärbeamten auf Gebiete ausgedehnt wird,

auf denen sie heute noch nicht mitarbeiten, z. B. Tierzucht,

Kontrolle des Handels mit Nahrungsmitteln, des Hufbeschlages,

der Schlachthäuser, Molkereien, Abdeckereien usw. Diese

Arbeiten wollen die beamteten Tierärzte übernehmen; nicht des

Lohnes, sondern der Sache wegen; sie sind „versessen“ darauf,

dem Staate auf Gebieten sich nützlich zu erweisen, auf denen

sie dazu befähigt zu sein glauben. Wenn, wie manchmal gesagt

wird, die eigentliche Tierbehandlung die vornehmste Art tier

ärztlicher Betätigung sei, so mögen die damit ausschließlich

beschäftigten Herren sich dieser Elitearbeit widmen und den

Kreistierärzten den öffentlichen Dienst überlassen, den wir,

wenn er auch weniger nobel sein sollte, gern wahrnehmen,

weil er uns Befriedigung gewährt.

Der Hut‘beschlag und die einjährigen Veterinäre.

Von Veterinärrat P e t o rs -Bromberg.

Es ist ein bewundernswerter Zug unserer Heeresverwaltung,

daß sie sich jeden auch noch so unscheinbar scheinenden Gegen

 
stand für ihre Zwecke nutzbar zu machen weiß. Aber auch

darin übertrifft sie alle übrigen Verwaltungen, daß sie sich

nicht kleinlich an die Durchführungen von Sachen klammert,

die nun einmal, weil sie bestehen, auch weitergeschleppt werden

müssen. Einen Beweis für diese große Auffassung liefert die

nachstehende Bekanntmachung im Armee-Verordnungsblatt.

Prüfung des Veterinärpersonals, K. M. I4. Märx 1907. Es

sind Verhandlungen darüber eingeleitet, welches Maß an theoretischen

und praktischen Kenntnissen im Hufbeschlagwesen von dem appro

bierten Tierärzten zu fordern ist. Das Ergebnis dieser Verhandlungen

wird dafür maßgebend sein, inwieweit künftig eine Beförderung zum

ein-, xzrei- oder dreijährig-freiwilligen Unterreterinr'ir bxw. nun:

Unterretcrinlir des Beurlaubtenstandes von besonderen Prüfungen auf

jenem Gebiete abhängig xu machen ist.

Bis zu einer endgültigen Entscheidung dieser Frage ist bei den

nach Anlage 1 zur M. V. O. abzuhaltenden Prüfzmgen das Haupt

gewicht auf den ‘mündlichen Teil der Prüfung anlegen und der prak

tische Teil auf die im 5 10,3 der M. V. O. vorgesehenen Handfertig

heiten und die Beurteilung des Pferdes vor und nach dem Beschlag

am beschränken. Approbierten Tierärzten, die sich dieser Prüfung

nicht unterziehen wollen oder sie nicht bestehen, sind bezüglich der

Zahlung der Pferdebenutxungs-, Itationsvergiitungs- usw. Gelder nach

‚S 55’, 2 der 18. O. zu behandeln.

Bekanntlich ist für die einjährigen-freiwilligen Tierärzte zur

Bedingung für die Dienstleistung des zweiten Halbjahres als

einjährige Veterinäre das Bestehen einer Hufbeschlagprüfung

gemacht. Diese Prüfungsvorschrift ist dieselbe, welche auch für

Fahnenschmiede und für Schmiedemeister im Zivilleben durch

das Gesetz vom 18. Juni 1884 eingeführt und in welcher das

Schmieden zweier Hufeisen vorgeschrieben ist. Nun wird

es jedem einleuchten, daß ein junger Tierarzt, der im ersten

halben Jahre mit der Wade seine volle Ausbildung genießt.

diese Schmiedearbeit nicht zu leisten vermag, auch selbst, wenn

er während seiner Studienzeit schon Kenntnisse im Hufbeschlag

sich erworben hatte und während der halbjährigen Dienstzeit

mit der Waffe zum Schmiedeunterricht kommandiert war. Zur

Anfertigung von Hufeisen gehört aber eine andere Ausbildung.

Ich habe während der langjährigen Beschäftigung im Kuratorium

von Lehrschmieden gesehen, daß diese Leistung nur von

Schmieden zu erlangen ist, die systematisch darauf viele Monate

gedrillt werden, nachdem sie bereits eine dreijährige Lehrzeit

und vieljährige Gesellen- und Meisterzeit durchgemacht hatten.

Ein stehendes Kapitel der Unterhaltung zwischen Zivil- und

Militär-Tierärzten bildete dann auch vor dieser Examenszeit

die „einjährigen Prüfungen“ und man war darüber auch beider

seits nicht im Zweifel, daß bei strikter Durchführung dieser

Bestimmung kein einjähriger Veterinär in der deutschen

Armee zu sehen gewesen wäre. Der Erlaß hatte auch das

Gute, daß die oberen Veterinäre in den Prüfungskommissionen

aus ihrer prekären Lage befreit wurden, denn es ist schwer,

etwas mit weitgehenden Konsequenzen verlangen zu müssen, von

dem man von vornherein weiß, daß die Erfüllung unmöglich ist.

Bei dieser Gelegenheit drängt ‘sich unwillkürlich die Frage

auf, ist denn der Hufbeschlag so wichtig, daß seine Kenntnis

den Sprung vom „Einjährigen“ zum Portepee—Träger ermög

lichen soll‘? Nun, wichtig ist der Hufbeschlag sowohl in der

Armee wie auch im zivilen Verhältnisse. Aber nicht erforder

lich ist der ganze „Tamtam“, mit dem alles, was den Huf.

beschlag in der Heeresverwaltung betrifft, umgeben wird. Wie

zutreffend und außerordentlich einfach sind die gesamten Ge

sichtspunkte * vermutlich von Küsters aufgestellt Q des
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Hufbeschlags in der Militär-Veterinär-Ordnung. Der einjährige

Veterinär muß den Hufbeschlag kennen, denn er soll in seiner

Militärstellung später die Fähigkeit besitzen, Anleitung zur

Ausübung desselben zu geben und die Ausführung zu über

wachen. Aber ein Schmiedemeister-Examen als conditio sine

qua non für ein Avancement eines Veterinärs hinzustellen, ist

an sich und auch für den ganzen Stand unmöglich. Gibt es

denn nichts besseres und vielleicht wichtigeres für einen ein

jährigen Veterinär zu wissen, als nur die Kenntnis des Huf

beschlags zu beweisen? Wenn eine Prüfung erforderlich ist,

dann sollte man doch diese auch ausdehnen auf andere Sachen:

Kenntnisse der Berichtsform, Kranken-Rapporte, Vorschriften

über die Seuchenbekämpfung, Desinfektionen und was noch

weiter den speziellen veterinärtechnischen Dienst betrifft. Der

ganze Zopf des Hufbeschlags erinnert unwirklich an jene Zeit,

in welcher das Schröpfen und Klistieresetzen in der ärztlichen

Militärpraxis recht wichtige Dinge waren. Man sollte dem

ärztlichen Stande aber heute noch mit so etwas kommen!

Aber nicht allein der „einjährige“ Veterinär hat unter dem

Tamtam zu leiden, sondern auch die aktiven Veterinäre, denen

der Hutbeschlag geradezu im Übermaß gereicht und dadurch

natürlich zuwider wird. Zunächst vor dem Fachstudium mit

einer Abschlußprüfung, dann während des Studiums gelegentlich

in der Klinik, schließlich ein halbes Jahr nach dem Staats

examen, dann Kommando zur Lehrschmiede während der niederen

Chargen, und endlich bildet er einen wichtigen Gegenstand in

der Stabsveterinärprüfung, und schließlich soll er auch noch

Gegenstand des Unterrichts in den höchsten Veterinär-Chargen

—— und das alles um einen Gegenstand, in dersein der

‘Militär-Veterinärordnung auf‘ ein paar Seiten durchaus passend

festgelegt ist.

Ich wiederhole, ich erkenne die Notwendigkeit der gründ

lichsten Kenntnis des Hutbeschlags sowohl für den Militär- wie

Ziviltierarzt unbedingt an und bekenne auch weiter, daß in

allen meinen noch so verschiedenen tierärztlichen Lebensstellungen

(als Veterinär, als Repetitor der Klinik der tierärztlichen Hoch

schule in Berlin, als Kreistierarzt und last not least als

Departementstierarzt) mir die Kenntnis des Hufbeschlag viele

Erfolge gewährt hat. Aber ich bin selbst nie fähig gewesen,

praktisch auch nur das geringste darin zu leisten. Es ist das

auch nichts außergewöhnliches, und man begegnet diesem in

allen technischen Fächern des Lebens, ob z. B. Hoch-, Tief- oder

Maschinenbau usw. Wir bewundern die Technik der Brücken,

der Tunnels und Maschinen, erwarten aber von keinem der

ingeniösen Erbauer, daß er die Schaufel handhaben oder die

Nieten beköpfen kann.

Etwas weniger im Hufbeschlag wäre mehr! Dann würden

auch die Klagen der jungen Veterinäre über ihre Heranziehung

zum Hufbeschlag verstummen, sie würden mit mehr Interesse

sich der in der Tat höchst interessanten Materie widmen. Aber

so lange der Hufbeschlag zum Sprungbrett fürjedes Avancement

in der Laufbahn der Veterinäre gilt und man sie dadurch

zwingen will, das Interesse am Hufbeschlag zu erlangen, so

lange wird der Hufbeschlag kein inneres Interesse beanspruchen

können. Eine Kritik der äußeren Erfolge des Hufbeschlags

steht mir nicht zu, aber das Interesse lockt doch bei jeder

Gelegenheit zu einem flüchtigen Blicke und es drängt sich dann

nicht selten der Gedanke auf, daß die ganze Gloire des Huf

beschlags in den oberen Regionen bis zum Endpunkte — dem

 

beschlagenen Pferde —— doch erheblich verloren hat. Besonders

mangelt es gerade an der Anwendung der sogenannten Theorie

des Hufbeschlags, nicht am sogenannten praktischen Teile,

nämlich die richtige Einschätzung der Verhältnisse des Rufes

zu den Gliedmaßen, wodurch Gelenke und Sehnen benachteiligt

werden.

Dali der Hufbeschlag im Ausbildungsgange des Tierarztes,

der nicht der Armee angehört, etwas mehr Beachtung finden

könnte, scheint nach manchen Beobachtungen wünschenswert.

Vielleicht dort weniger »— und hier mehr - und man würde

nach Vereinbarung zwischen der Militär- und Zivilverwaltung

einen Zustand schaffen, der allen Teilen gerecht würde und

von Vorteil für die Sache selbst wäre.

Sitzungsbericht über die Herbst-Versammlung (94.) des

Vereins Schlesischer Tierärzte in Breslau

am 11. November 1906.

Anwesend waren: a) Ehrenrüitglieder: Riedel-Neiße. b) Mit

glieder: l. Anders-Trebnitz, 2. Augenheister-Brcslau, 3. Arndt—

Landeshut, 4. Berenz-Schönau a. K., 5. Bischoff-Falkenberg,

6. Büttner-Peterwitz, 7. Prof. Dr. Casper-Breslau, 8. Eckelt

Trachenberg, 9. Ettrich-Lauban, 10. Fülbier-Freiberg, 11. Dr.

Froehner-GroB-Strehlitz, 12. Gerant-Reichthal, 13. (ierlach

Liegnitz, 14. Gödel-Stehlen, 15.Hirsch-Grottkau, 16. Hilschenz

Poln. Neukirch, 17. Hey-Namslau, 1“.- Haertel-Groß-Wartenberg,

19. Haering-Sohrau O.-S., 20. Hamann-Schweidnitz, 21. Ibscher

Guhrau, 22. J aeckel-Angloswitz, 23. J ü p t n er—Herrnstadt‚

24. Kattuer-Neustadt a. 0., 25. Karger—Hirschberg, 26. Kindler—

Canth, 27. Kempa-Gleiwitz, 28. Kempa-Breslau, 29. Kölling

Neurode, 30.Klingelstein-Löwenberg, 31. Kolbe-Rosenberg O.-S.,

32. Lütkenmüller-Ratibor‚ 33. Langer—Neiße, 34. Lindner

Frankenstein, 35. Lux-Benthen 0-S, 36. Ledschbonßreslau,

37. Menzel—Königshütte, 38. Machnig-Habelschwerdt, 39.Mattau

scheck-Waldenburg, 40. Dr. Marschnerßreslau, 41. Mahlen

dorff-Breslau, 42. Michaelis-Bolkenhain, 43. Nissan-Namslau,

44. Nitschke-Cosel, 45. Oesterreich-Kattowitz, 46. Ortmann

Domslau, 47. Pflanz-Kreuzhurg, 48. Quatscha-Glatz, 49. Rieck

Breslau, 50. RustBrcslau, 51. Ruppert-Brockau, 52. Richter

Lublinitz, 53. Richte r-Konstadt, 54. Richter-Breslau, 55. Riedel

Ohlau‚ 56. Dr. Roth-Breslau, 57. Roemer—Glatz, 58. Rudloff

Sprottau, 59.~ Dr. Seiler-Oppeln, 60. Schmidtke-Frankenstein,

61. Dr. Söhngen-Wohlau, 62. Siemssen-Krappitz, 63. Süssen

bach-Wohlau, 64. Schmidt—Hirschberg, 65. Schmidtßernstadt,

66. Schiller-Hundsfeld, 67. Sage-Lauban, 68. Sporleder-Breslau,

69. Siegert-Tarnowitz, 70. Dr. Schmidt-Breslau, 71. Stöcker

Lllben, 72. Schwintzer0els, 73. Strähler-Breslau, 74. Sturm

Rybnik, 75. Schönfeld-Leobschütz, 76. Schirmeiseu-Rosenberg,

77. Tappe-Beuthen, 78. Ullrich-Neumarkt, 79. Ullrichd3reslau,

80. Wierzba-Zahrze, 81. Dr. Wölfel-Breslau, 82. Wölffer-Winzig,

83. Wancke-Neiße. c) Gäste: 1. Littwitz—Breslau, 2. Heintzel

Friedland, 3. Woost-Breslau, 4. Reinemann-Breslau, Pommrich

Breslau.

Nach Erledigung der Vorstands- und Gruppensitzungen eröffnete

der Vorsitzende um 12 Uhr die Hauptversammlung mit einer Be

grüßung der erschienenen Mitglieder und Gäste unter besonderem

Dank an das Ehrenmitglied Riedel-Neiße, das mit unwandelbarer

Treue an den Veranstaltungen des Vereins sich beteiligt.

Zu Punkt 1 der Tagesordnung teilt der Vorsitzende mit, daß

der Vorstand des Unterstützungsvereins für Tierärzte einen Auf

ruf erlassen und durch seinen Vorsitzenden an den Verein gesandt

habe mit der Bitte, durch Anschluß möglichst vieler Mitglieder den

Wohltittigkcitsbestrebungen des Unterstützungsvereins ein größeres

Interesse entgegen zu bringen als bisher. Diese Bitte wird den

Vereinsmitgliedern bekannt gegeben unter Hinweis auf die edlen

Zwecke jener Vereinigung.

Der Antrag des Allgemeinen Deutschen Versicherungsvereins

in Stuttgart —- a. G. auf Abschluß von Empfehlungsverträgen mit



412 N0. 20.BERLINER TIERÄRZ'I‘LICHE WOCHENSCHRIFT.
 

dem Verein Schlesicher Tierärzte wurde auf Antrag des Vorstandes

abgelehnt.

In der Sitzung vom 12. November 1905 wurde der frühere Vor

sitzende des Vereins, Departementstierarzt Dr. M arks in Allenstein

zum Ehrenmitglied ernannt und von der Ernennung telegraphisch

benachrichtigt. Dr. Marks hat seinen Dank und seiner Freude,

mit dem Verein dauernd verbunden zu bleiben, in einer Depesche

Ausdruck gegeben, die erst heute zur Kenntnis der Versammlung

gebracht werden kann.

Von einem Bericht über die Ergebnisse und den Verlauf der

Veterinärratstagung wird unter Rücksicht darauf, daß die meisten

der Anwesenden den Verhandlungen des Veterinärrats beigewohnt

haben, abgesehen. Dagegen erteilt der Vorsitzende dem Kassierer

Bischoff-Falkenberg das Wort zum Bericht, wie weit die Fest—

lichkeiten gelegentlich des Veterinärrats die Vereinskasse in An

spruch genommen haben. Die definitive Abrechnung erfolgt mit

der Juhresrechnung. Der Bericht des Herrn Kassierers ist ein

erfreulicher.

Ihren Austritt aus dem Verein haben angezeigt die Herren:

l. Schlachthofdirektor Hillmann-Beuthen, 2. Kreistierarzt Zimm er

mann-Labian (früher Cosel O.-S.), 3. Kreistierarzt Nitschke

Blumental (früher Liegnitz), 4. Kreistierarzt Dammann-Halle Sa.

(früher GroB-Strehlitz O.-S.), 5. Kreistierarzt Nolte-Nauen (früher

Sagan), 6. Schlachthoftierarzt Dr. J unack-Breslau, 7. Kreistierarzt

Wittlinger- Hanau (“über Habelschwerdt).

Die Herren unter 2—7 sind aus dem Verein ausgeschieden,

weil sie die Provinz Schlesien verlassen haben.

Der Vorsitzende sprach das Bedauern des Vereins über den

Verlust so vieler hervorragender, die Bestrebungen des Vereins

durch persönliche Anteilnahme an den Sitzungen fördernder Mit

glieder aus.

Ein Mitglied verlor der Verein, wie erst während der Sitzung

bekannt wurde, durch den Tod. Herr Schlachthoftierarzt Bohlen

Bunzlan ist gestorben. Das Andenken des Verschiedenen ehrte die

Versammlung durch Erheben von den Sitzen.

.lhren Eintritt in den Verein hatten angemeldet die Herren:

1. Tierarzt Hilschenz-Polnisch-Neukirch O.-S., 2. Schlachthof

tierarzt A. Mohr-Königshütte, 3. Schlachthoftierarzt A. Franke

Königshütte, 4. Schlachthofdirektor Mattauscheck-Waldenburg,

5. Kreistierarzt Anders-Trebnitz, 6. Tierarzt RichterKonstadt,

7. Kreistierarzt Dr. Froehner-Groß—Strehlitz, 8. Schlachthoftierarzt

Ledschbor-Breslau, 9. Schlachthoftierarzt Ullrich — Breslau,

10. Kreistierarzt Hirsch-Grottkau, 11. Dr. Kurt Wölfcl-Breslau,

12. Kreistierarzt Nissen-Namslau, 13. Tierarzt Gerant-Reichthal,

14. Kreistierarzt Nitzschke-Cosel, 15. Tierarzt Schmidt-Bern

stadt, 16. Tierarzt Wr'ilffer-Wiuzig.

Der Vorsitzende begrüßte die neu aufgenommenen Herren und

bat sie, dem Verein und seinen Bestrebungen ein recht lebhaftes

Interesse entgegenzubringeu und dasselbe vor allem durch rege

Beteiligung an den Vereinsversammlungen zu betätigen.

Die auf der Tagesordnung stehende Ergänzungswahl zum Vor

stand für den ausgeschiedenen Herrn Kreistierarzt Wittlinger

konnte unterbleiben, da Herr Wittlinger dem Vorstand in seiner

Eigenschaft als Vorsitzender der Gruppe der beamteten Tierärzte

angehörte. An seine Stelle trat der von der genannten Gruppe

neugewählte Herr Kreistierarzt Arndt-Landeshut in den Vorstand ein.

Der Vorsitzende ging nunmehr zu Punkt 2 der Tagesordnung

über und erteilte Herrn Obertierarzt Dr. Marsehner das Wort zur

Besprechung der neuen Ausführungsbestimmungen zum

Reichsfleischbeschaugesetz. Der Vortrag ist inzwischen in

extenso in Nr. 49 der Berliner Tierärztlichen Wochenschrift vom

Jahre 1906 veröffentlicht worden.

Der Vorsitzende dankte dem Herrn Vortragenden für die von

allen Seiten mit großem Interesse aufgenommenen, von größter

Sachkenntnis getragenen Ausführungen. An dieselben schloß sich

eine kurze Besprechung an, an der sich die Herren Schönfelder,

Menzel und Riedel beteiligten.

Der Vorsitzende erteilte alsdann zu Punkt 3 der Tagesordnung

das Wort an Herrn Kreistierarzt Bierhoff-Falkenberg zu dem

Vortrag: Ein Fall von Vaginalcyste beim Pferd und aus

 

diesem Fall resultierende allgemein forensische Be

trachtungen.

Referent führte aus, daß ihm ein gekauftes Pferd vorgeführt

worden sei, für welches der Verkäufer die Garantie, daß es ein

richtiger Wallach sei, übernommen hatte, während der Käufer jedoch

der Ansicht war, daß das Pferd noch einen Hoden besitze. Die

Untersuchung ergab im rechten Hodensack einen hodenähnlichen

Körper von der Form, Konsistenz und Größe eines Hodens Das

Gebilde war nicht schmerzhaft, nicht höher temperiert, nicht mit

der äußeren Haut verwachsen, hing unmittelbar am Samenstrang

und stieg bei Druck in die Bauchhöhle empor, um nach einiger

Zeit wieder nach unten zu steigen. Differentialdiagnostisch waren

Brüche und Neubildung auszuschließen, so daß bei der Nichtnach»

weisbarkeit einer Narbe, das Gebilde für einen Hoden angesprochen

werden mußte, zumal der Käufer noch erklärte, daß das Pferd eine

neben ihm stehende Stute häufiger in den Hals zwicke und wie ein

Hahn kräho. Zur Kontrolle ließ Referent das Pferd von einem

Nachbarkollegen untersuchen, welcher zu demselben Schlusse ge

langte. Bei dem eingeleiteten Gerichtsverfahren ergab die Zeugen

vernehmung, daß zwei Kastrierer zugegen gewesen seien, welche

beide Hoden den Zuschauern herumgereicht hätten. Für den

Beweis wäre nunmehr die Behauptung der Existenz eines dritten

Hodens übrig geblieben. Der Vortragende ließ daher das Pferd noch

einmal von Herrn Prof. Dr. (‘asper untersuchen, den er wegen seiner

zahlreichen Kryptorchidenoperationen als Spezialist zugezogen hatte.

Derselbe gab freimütig zu, daß ohne Kenntnis der Zeugenaussagen

jeder Sachverständige zunächst dieses Gebilde für einen Hoden

ansprechen müsse, daß er allerdings nach der Konsistenz und der

Dicke des Sameustranges nach seinen speziellen Erfahrungen wie

nach dem Vorhergegaugenen Zweifel hege, die nur durch die

Operation beseitigt werden könnten, zumal der Tierversuch mit

einer rossigen Stute ein völlig negatives Resultat ergab. Die nach

folgende Operation ergab eine Fächercyste, deren Wand von der

stark verdickten Tunica vaginalis communis gebildet wurde. In

den zahlreichen Fächernzwischen starken, dicken Scheidewünden

befand sich klare gelbliche geruchlose Flüssigkeit. Das Äußere

dieser Cyste war genau das eines Hodens. Das Gebilde hing frei

am Samenstrang und war nirgend mit der Umgebung verwachsen.

Der Namen: Vaginalcyste stammt vom Herrn Prof. Dr. Fröhner,

welcher den ersten beobachteten Fall im XII. Bande der Monats

hefte für praktische Tierheilkunde beschreibt. Fröhner führt die

Zystenbildung auf ein zu schnelles reaktionsloses Verheilen der

Kastrationswunde zurück und setzt bei dem Hengst gleichzeitig

Hydrocele voraus. Das seröse Entzündungsprodukt der chronischen

Vaginitis sammelt sich dann innerhalb des Raumes der Tunica

vaginalis communis sackartig an, indem es durch den frühen Ver

schluß der Kastrationswunde an der Entleerung verhindert werde.

Die Kastration mit dem Emaskulator, welche ein rasches Verheilen

zur Folge habe, begünstige diese Nachkrankheit der Kastration.

Da zur Zeit auch die. Laienkastrierer mit dem Emaskulator operieren,

so dürften Vaginalzysten bald nicht mehr zu den Seltenheiten ge

hören. Prof. Fröhner gibt unumwunden zu, daß, wenn er das

Pferd, bei welchem er diesen Prozeß beobachtet hatte, nicht selbst

kastriert hätte, die Difierentialdiagnose auch für ihn eine sehr

schwierige gewesen wäre. „Denn ohne Kenntnis der voraus

gegangenen Kastration mußte man auch bei eingehender Unter

suchung das fragliche Gebilde für einen Hoden halten“, so seine

Worte (S. 40).

Der auf ein Gutachten des Referenten hin bereits eingeleitete

Prozeß wurde sofort inhibiert.

Auf Grund dieses Prozesses und anderweitig gemachter Er

fahrungen ging der Vortragende auf allgemein forensische Be

trachtungen über, die in dem Artikel der B. T. W.: „Ein Vorschlag

zur Ausstellung tierärztlicher Gutachten“ (Nr. 47) zum Ausdruck

gekommen sind.

Allseitiger Beifall bekundete dem Herrn Vortragenden, welches

Interesse seine Ausführungen begleitet hatte. Der Vorsitzende

handelte sichtlich im Sinne aller Besucher der Versammlung, als

er Herrn Bischof f den Dank der Anwesenden für seine Darlegungen

aussprach.
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Zu Punkt 4 der Tagesordnung referierte Herr Kreistierarzt

Pflanz-Kreuzburg. Er besprach die Vorzüge und Nachteile der

verschiedenen Automobil-Typen, wies auf verschiedene zweckmäßige

Neuerungen hin und beleuchtete die Vorteile und Nachteile des

Automobilismus für die tierärztliche Praxis. An der Debatte be

teiligten sich die Herren Rust, Anders, Fülbier und Kindler.

Im allgemeinen war aus der Diskussion zu schließen, daß der

weiteren Verbreitung des Automobils in der tierärztlichen Praxis

z. Z. weniger die Anschafl'ungs- als die recht beträchtlichen Unter

haltungskosten im Wege stehen.

Schluß der Versammlung 2 Uhr. Die Mehrzahl der Versammlungs

besucher vereinigte sich zu einem gemeinsamen Mahl im Kammer

musiksaal des Konzerthauses. R.

Aus dem Relchstage.

Das vierte Verzeichnis der bei dem Reichstags eingegangenen

Petitionen weist eine solche des Vereins mecklenburgischer Tier

ärzte auf, in der dieser um Ablehnung der 55120 und 124 des

Gesetzentwurfs über den Versicherungsvertrag bittet.

Verein der Sehlachthoftlerärzte Westfalens.

Versammlung am 2. Juni 1907, vormittags 11‘/2 Uhr, zu Unna

Königsborn im Kurgarten.

Tagesordnung:

1. Mitteilungen.

2. Überblick über die Gehalts- und Anstellungsverhältnisse der

Schlachthoftieritrzte Westfalens; Referent: Schlachthofdirektor

Clausen-Hagen.

3. Die Beteiligung der Tierärzte an den Milchuntersuchungen;

Referent: Schlachthofinspektor Retzgen-Hohenlimburg.

4. Besprechung der Änderungen der Fleischbeschaustatistik.

5. Mitteilungen aus der Praxis.

6. Beschlußfassung über Ort und Tag der nächsten Versammlung.

Nach der Sitzung findet ein gemeinsames Mittagessen statt;

die Beteiligung der Damen ist erwünscht. Gäste willkommen.

Der Vorstand.

I. A.: Dr. Kirsten, Schriftführer.

Maul- und Klauenseuche am 30. April 1907.
 

 

 

 

 

 

 

:: gegenüber d. 15. April.

Regierungsbezirk usw. -“=i v —bzw. Staat g„> ‘ä -}ä g ä ,: %‘

("‘ = neu verseucht) E, ‘E’, 5 ,äz':i ‘E,

s: CD w Q c: w

Potsdam 0 o l 0 —— 1 \ — 1 — 1

Stralsund 2 2 l 2 0 ‘ 0 ‘. 0

*Posen 1 i 1 , 1 + 1 + 1 - + 1

Breslau . 2 12 \ 29 o 0 l + 4

Wiesbaden. 1 1 , 1 0 0 l o

Sigmaringen 1 1 1 0 o l 0

Preußen zusammen . 7 17 34 0 0 l + 4

Bayern: l l

Schwaben . . . . 4 13 78 + 1 + 3 l + 15

Württemberg: l i

Neckarkreis . . . 2 2 4 0 l 0 l —— 3

Schwarzwaldkreis . 3 10 28 — 2 l —— 7 — 8

Donaukreis. . . . 2 7 21 o , — 2 ‚ — 2

Baden: | ‘ l

Freiburg . . . . . 3 4 12 0 0 l — 2

Karlsruhe 0 0 o — 1 — 2 l — 4

Mannheim . . . . 1 2 3 0 l + 1 l 0

ElsaB-Lothringen: l l

Unter-Elsaß . . . 3 5 , 19 — 1 l — 1 l —— 29

Ober-Elsaß . 1 l 1 ‚ 2 o | o l + 1

Lothringen . 4 l 4 22 + 1 — 2 l + 5

Zusammen 30 l 65 l 223 — 2 1 — 10 l - 23

Genossenechaftllehes.

Der Wert der Warenausgänge der Wirtschaftsgenossenschaft

deutscher Tierärzte E. G. m. b. H. zu Posen, betrug im April d. J.

 

22 338,81 Mk. gegenüber 12130,75 Mk. im April v. J. — Den Mit—

gliedern, deren Zahl auf 361 gestiegen ist, wurden im verflossenen

April 1340,86 Mk. Warenrabatte zugeschrieben. Marks-Posen.

Fleleehhesehsugebilhren.

In einer rheinischen Stadt im Regierungsbezirk Koblenz hatte

sich auf Betreiben der angesehenen Einwohnerschaft ein Tierarzt

niedergelassen in der Hoffnung, daß ihm auch die Fleischbeschau

übertragen werden würde. Trotzdem gelang es erst nach viel

fachen Bemühungen, auch seitens der städtischen Behörden, die

Übertragung der Fleisehbeschau an denselben durchzusetzen. Die

Einnahme betrug zunächst 6000 M. und wurde durch zweimalige

Herabsetzung auf 2500 M. reduziert. Die Gebühren stellen sich

für ein Stück Großvieh auf 1,50 M., wovon die bisherigen Fleisch

beschauer 50 Pf. abzugeben hatten. Obwohl nun gemäß den all

gemeinen Bestimmungen die Tierärzte, da sie gleichzeitig die

Ergänzungsbeschau ausführen, jene Abgaben nicht zu leisten haben,

will man trotzdem jetzt dem Tierarzt ebenfalls 50 Pf. abziehen,

ein offenbar ganz unberechtigtes Vorgehen. Man sieht daraus

wieder, was alles in der Ausnutzung der Fleischbeschaugebühren

noch möglich ist.

Durchschnittllche Höhe der Viehverluste.

Eine interessante Statistik wird in den Mitteilungen der

Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft veröffentlicht über die Höhe

der Viehverluste derjenigen Besitzungen, deren Buchführung der

Buchstelle der D. L. G. übertragen ist. Die Zahlen betrefien für

das Jahr 1903/04 99 Güter, für 1904/05 133, für 1905-06 151 Güter.

Faßt man die Ergebnisse aller Beobachtungen für die 383 Jahres

viehbestände zusammen, so ergeben sich folgende, auf Zehntel ab

gerundete Zahlen:

Es sind als krepiert gebucht:

bei Kutsch- und Reitpferden der Herrschaft von 596 Stck. 1,5 °/0

„ „ „ „ „ Wirtschaft „ 612 „ 2,3 °/„

„ Ackerpferden . . . . . . . . . . „ 10 434 „ 3,6 "/0

„ Fohlen . . . . . . . . . . . . „ 2 925 „ 6,4 °/o

„ Zugochseri „ 7 220 „ 1,5 "/o

„ Bullen. „ 803 „ 0,9 0/0

„ Milchkühen . „ 17 927 „ 1,2 "/0

„ Mastvieh . . . . „ 3 452 „ 0,9 °/o

„ Jungvieh und Kälbern . „ 19 028 „ 12,6 n/0

„ Schafen (oder Lämmern) . „ 88 225 „ 3,7 °/„

„ Lämmern . . . . . . . „ 36 411 „ 7,8 °/o

„ Schweinen, großen und mittleren . „ 10 733 „ 7,4 °/„

„ „ kleinen und Ferkeln . „ 14 300 „ 62,4 o/o

„ Federvieh . . . . . . . V . . . . „ 12 696 „ 16,6 °/„

„ Ziegen „ - 19 „ 15,0 °/„

Bezüglich der Lämmer wird noch darauf hingewiesen, daß die

Zahlen in Wirklichkeit noch höher sein dürften, weil es ja Brauch

ist, die Lämmer erst mehrere Wochen nach der Geburt in die Vieh

register einzutragen, nachdem schon wesentliche Verluste statt

gefunden haben.

Trennung von Tlerärzien und Schmieden.

In einer landrätlichen Bekanntmachung betreffs Pferdemusterung

findet sich unter anderem der Satz: „Tierärzten und Zivilschmieden

ist die Teilnahme gestattet.“ Es würde richtiger und zweckmäßiger

sein, hier eine Unterscheidung vorzunehmen und zu sagen: „Die

Teilnahme der Tierärzte ist erwünscht, die der Zivilschmiede ist

gestattet.“

Aus England.

Bei der Eröffnung der Sitzung des Royal Veterinary Collage

am 2. Oktober d. J. berichtete Professor H. A. Woodruff, daß

dieses Institut zum ersten Male eine staatliche Beihilfe von

16000 M. (800 ;E) erhalten habe. Er wies darauf hin, daß der

Fleischbeschau und der Milchkontrolle größerer ‘Aufmerksamkeit

gewidmet werden müsse wie bisher und behauptete, daß die Tier—

ärzte am besten geeignet wären, diese Aufgaben durchzuführen.

Der Vorsitzende, Lord Carrington, erklärte, daß die Tätigkeit der

Tierärzte jetzt nötiger sei als je. (Live Stock Journal.)
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Personalien.

Auszeichnungen: Oberstabsveterinär Ludwig, Inspizient der

Militär-Veterinär-Akademie, zum (5.) wissenschaftlichen Konsulenten

der Inspektion des Militär-Veterinärwesens ernannt. — Es wurde

v e rl i e h e n : Dem Korpsstabsveterinär Plrultnerbeim Generalkommando

des XIV. Armeekorps das Ritterkreuz erster Klasse des Großherzog

lich Badischen Ordens vom Zähringer Löwen, dem Oberveterinär

Berner im Feldart.-Regt. Nr. 17 das Ritterkreuz zweiter Klasse

mit Schwertern desselben Ordens, dem Oberstabsveterinär Straubc

im 1. Gardefeldart.-Regt. das Offizierkreuz des Königl. Rumänischen

Ordens „Stern von Rumänien“, dem Kreistierarzt Fredrs'ch-Kruschwitz

die Landwehr-Dienstauszeichnung l. Klasse.

Ernennungen: Wissenschaftliche Stellen: Der a o. Univer

sitätsprofessor und Kustos Dr. Karl Gießen/ragen zum ordentlichen

Professor der Botanik und Pharmakognosie an der Tierärztlichen

Hochschule zu München; Dr. Paul Krugs aus Poritz zum Assistenten

am pathologischen Institut der Tierärztlichen Hochschule in Dresden.

Veterinärbeamte: Definitiv zu Kreistierärzten: Stabsveteriniir

a. D. Albs‘n Reinländer und Tierarzt Dr. Paul Morgenstern in Verden

(Aller) bzw. Marienburg (Oberwesterwaldkreis); städtischer Tierarzt

EduardZimmer-Kusel zum Distriktstierarzt in Pirmasens (Rheinpfalz).—

Schlachthofverwaltung: Dr. med. vet. Arthur Liebe, Privatdozent

der Universität Bern zum Schlachthofdirektor in Prüm (Eifel),

Dr. Ncubauer-Posen zum städtischen Obertierarzt in Frankfurt a. M.

In Barmeu sind ernannt Dr. Logemamr, bisher Sanitätstierarzt, zum

Polizeitierarzt, Fritz T/zoruarl, bisher zweiter, zum ersten und Victor

Hessen aus Berlin zum zweiten Schlachthoftierarzt.

Niederlassungen ete.: Tierarzt Johs. Friedr. Schulles in Sterbfritz

(Kr. Schlüchtern, Bez. Kassel). -- Verzogen: Die Tierärzte Heinrich

.‘iIüller-Buchen nach Würzburg, Hans Hä/‘ele-Tauberbischofsheim

nach Weingarten (Württ ), Josef Zills'oz-Engen nach Straßburg i. E,

iVeslcrmann-Halberstadt nach Kappeln a. d. Schlei (Schleswig),

Albert Mb'ller-Mosbach (Baden) nach Gießen, Südaniage 5, Adolf

Mctzger-Dambach als Assistent des Bezirkstierarztes nach Engen,

Karl Gcrbcrdan-Freystadt nach Kuscl (Rheinpfalz).

Examina: Das Examen als beamteter Tierarzt in Sachsen

haben bestanden: Tierarzt Maas Sommer, Assistent a. d. Tierärztl.

Hochschule in Dresden und Oberveterinär Armin IVs'n/rler, Assistent

bei der Militärabteilung der Tierärztl. Hochschule in Dresden. -

Approbiert: Herr Franz Broermann aus Damms (Oldenburg) in

Hannover.

in der Armee: Preußen: Befördert: Stabsveterinär Kabel im

Drag.-Regt. Nr. 6 zum Oberstabsveteriuär mit dem persönlichen

Range der Räte 5. Klasse; Unterveterinär Sammler, im Feldart.—

Regt. Nr. 55 zum Oberveterinär. — Die Studierenden der Militär

Veterinär-Akademita Schals und Sommer/eh! unter Überweisung zum

Bus-Regt. Nr. 4 bzw. Drag.-Regt. Nr. 20 und gleichzeitiger

Kommandierung auf 6 Monate ‚zur Militär—Lehrschmiede Berlin. —

Die Einjährig—Freiwilligen: Wohlert, Hallcsohl, Auerbach und Stern,

im Feldart.-Regt. Nr. 10; Pranke, Engelien und Tilch. im 1. Garde

Feldart.-Regt.; Schmült {Alfred}. im Feldart.-Regt. Nr. 75; Rode,

im Train-Bat. Nr. 11; Wörncr, im Feldart.-Regt. Nr. 66; Lüb/rc, im

Feldart.-Regt. Nr. 16; Berg, im Feldart.-Regt. Nr. 11; Selbe! und

Seils, im Feldart-Regt. Nr. 25; Hr‘lderschcz‘dt, im Feldart.-Regt.

Nr. 27; Levcdag, im Feldart.-Regt. Nr. 62; Sa.ssenhagcn, im Feldart.

Regt. Nr. 58; Müller (Ernst) und Rittelmann, im Feldart.-Regt.

Nr. 14; Böhme, im Feldart.-Regt. Nr. 17; Rehberg, im Feldart—Regt.

Nr. 71; Binder, im Train-Bat. Nr. 17; Müller (Wilhelm), im Feldart.

Regt. Nr. 36; Ler'ds'g, Lamberlz und Kortcn, im Feldart -Regt. Nr. 72;

Klee, im Train-Bat. Nr. 14; Vogel und Davis, im 1 Garde-Drag.

Regt; Walter, im 3. Garde-Feldart-Regt; Lüssenlmp. im Feldart

Regt. Nr. 4; Hebe und I’1‘lsschk‚ im Feldart.-Regt. Nr. 40; Traulmann

und Kills'ech, im Feldart.-Regt. Nr. 50; Foerger und Lenfers, im

Feldart-Regt. Nr. 44; Beyer, im Kür.-Regt. Nr. 8; Beule und

Rosendohl, im Feldart.-Regt. Nr. 22; Kaskc, Morris und Sehellhase,

im Train-Bat. Nr. 3; Schrage und Schmidt, im Garde-Train-Bat.;

Wes'ehel, im Feld. Art. Nr. 76; Stammm'tz, im Train-Bat. Nr.6;

Müller (Ernst), im Train-Bat. Nr. 4; Brauner, im Feldart.-Regt. Nr. 7;
 

 

 

Weinberg, im Feldart.-Regt. Nr. 54; Bercndes, im Train Bat. Nr. 10;

Kalx, im Train-Bat. Nr. 18 zum einj.=freiwilligen Unterveterinär. ——

Versetzt: Oberveteriuär Stich, im Drag. Regt. Nr. ö, zum Drag.

Regt. Nr. 14, zur Wahrnehmung der Stabsveterinärgeschäfte; Ober—

vcterinär Ehrle, im Feldart. Regt Nr. 14, zum Drag. Regt. Nr. 5; Ober

veterinltr Volland, im Drag. Regt. Nr. 15, zum Feldart. Regt Nr. 19;

Oberveterinär Neumarm, im Drag. Regt. Nr.1], zum Ulan Regt.

Nr. 9; Oberveterinär Dudws, im Regt. der Gardes du t‘orps, zum

Jäger-Regt. zu Pferde Nr. 4; Oberveterinär Kaln'lx, im Jäger-Regt.

zu Pferde Nr. 4, zum Feldart. Regt. Nr. 42. —— Kommandiert: Im

Kommando zum Stabsveterinärkursus die Prüfung bestanden: Die

Oberveterinäre Wünsch, im Train-Bat. Nr. 17; Willre, im Feldart.

Regt. Nr. 35, kommandiert als Hilfsinspizient zur Militär-Veterinär

Akademie; Kettel, im Train—Bat. Nr. 5; Block, im Drag. Regt. Nr.8;

Pä'x, Lehrschmiede Königsberg i. Pr.; Kasko, im Bus. Regt. Nr. 6;

Jarmats, im Ulan. Regt. Nr. 14; Gauckc, im Feldart. Regt. Nr. 16;

Brohl, im Drag. Regt. Nr. 8; Amann, im Feldart. Regt. Nr. 30; Bock

und Hoscnbaum, im Kür. Regt. Nr. 5; Rugqc, im Drag. Regt. Nr. 7;

Jälmichm, im Ulan. Regt. Nr. 17; Uhls'ch, im Feldart. Regt. Nr. 32;

Reim, im Ulan. Regt. Nr. 21; Schmidt, im Turin-Bat. Nr. 19; I‘VagnM',

im Feldart. Regt. Nr. 13; Hiinsgm, vom Remontedepot Neuhei

Ragnit.

Das Kommando des Oberveterinärs Dr. Perkulm, im 1. Garde

Feldart. Regt, zum Patholog. Institut der Tierärztlichen Hochschule

bis 31. März 1908 verlängert.

Die einj.-freiw. Unterveteriuiire Wörrur, Feldart. Reg. Nr. 66,

zur zweiten Abteilung dieses Regiments nach Neubreisach; Beycr,

Klirassier—Regiment Nr. 8 zum Truppenübungsplatz Elsenborn. —

Verabschiedung: Oberstabsveterinär Lorenz, im Drag.-Regt. Nr. 14

auf seinen Antrag mit Pension in den Ruhestand versetzt. — Ab

gang: Zur Reserve entlassen: Die einjähr.-freiw. Unterveterinäre

Schote, im Drag.-Regt. Nr. 8; Ooldberg, im Train-Bat. Nr. 3; Troll

dem'er, im Feldart. Regt. Nr. 10; Janx, im Drag. Regt. Nr. 1;

Schmidlberger, im 2. Garde-Drag. Regt; I)cdnert und Lahm-moser im

Garde-Train-Bat. — Bayern: Befördert: Einj.-Freiw. Hans Ebert

im l. Schweren Reiter-Regt. in München zum einjährigen Unter

veterinär. — Kommandiert: Die Oberveteriniire Eduard Dick im

3. Chev.-Regt. in Dieuze zum Remontedepot Wall (Oberbay.); Karl

Re1'scncder im 2. Schweren Reiter-Regt. in Landshut zum Remonte

depot Graßlfing (Oberbay.); Karl Grießmeier im Schweren Reiter

Regt. zum Remontedepot Schleißheim.

Im Beurlaubtens'tande: Preußen: Befördert: Die Stabs

veterinäre a. D. Slernberg, Wal/f, .llz'llmann und Ncubarlh und Stabs

veterinär der Landwehr 2. Aufgebots Dr. Toeppcr vom Bezirks

kommando III Berlin zum Oberstabsveterinär. — Oberveterinlir der

Reserve Görh'lx, vom Bezirkskommando Danzig zum Stabsveterinär. —

Unterveterinitr der Landwehr l. Aufgebots Gutkncchf vom Bezirks

kommando Bitterfeld, sowie die Unterveterinäre der Reserve Trit

srhclen vom Bezirkskommando Siegburg, Relxla/f und Bierwagcn vom

Bezirkskommando Schlawe zum Oberveterinär. — In der Schutz—

truppe für Deutsch-Südwestafrika: Der am 15. April aus

der Schutztruppe ausgeschiedene Oberveterinär Reskc im 3. Garde

Feldartillerie-Regiment (Standort Berlin), wiederangestellt.

Todesfälle: Schlachthofdirektor Rein/z. Kredcwahn-Bochum,

Schlachthausverwalter Frdr. EwalrI-Soest (Westf.), Tierarzt Paul

Schumacher-Zuckau, Kr. Karthaus (Westpr.).

Vakanzen.

(Vgl. Nr. 18.)

Schlachthoi'stellen: Cottbus: Assistenztierarzt zum l. Juli er.

Gehalt 2600 M. Bewerb. a. d Magistrat. — Planen: Assistenz

tierarzt zum l. Juni er. Gehalt 2300 M. bis 3200 M., freie Wohnung

usw. Bewerb. umgehend a. d. Direktion des städt. Vieh- und

Schlachthofes. —— Posen: Tierarzt sofort. Einkommen 2400 M. und

40 M. monatl. Wohnungsentschädigung. Bewerb. bis zum 28. er.

a. d. Magistrat. — Stargard: Assistenztierarzt möglichst sogleich.
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Die Praxisdiagnose der Hundetollwut im Lichte der

Veterinärpolizei.

Vortrag des Kreistierarzt Lübke, -

gehalten am 19. August 1906 in der XXVII. Sitzung des Vereins

Ostpreußischer Tierärzte.

Die Tollwut gehört zu den ältestbckannten Krankheiten

Viele Autoren aus weit zurückliegender Zeit berichten darüber.

Schon damals war man fleißig bemüht, Heilmittel und Abwebrmittel

zu finden. Die heute noch in Rußiand von Pfuschem vielgeübte

Exstirpation des sogenannten Tollwurms beim Hunde und andere

auch bei uns in Deutschland gebräuchliche Volksmittel datieren aus

dieser Zeit.

Im Mittelalter und in späteren Jahrhunderten hat die Krankheit

ebenfalls viel Beachtung gefunden. Die Aussetzung hoher Geld

priimien für die Herstellung von Wutheilmitteln, die prämierte Er—

findung des sogenannten Preußischen Mittels oder der Maiwurm

Latwerge, die Adelsauszeichnung in Österreich an Medcrer von

Wuth wehr — übrigens haben wir ein Analogon in der Auszeichnung

eines um den Kleeanbau verdienten Mannes: Schubert von

Kleefeld — sind fast vergessene, nicht uninteressante geschicht

liche Begebenheiten; ebenso wie die Tatsache, daß frilher, außer

Hunden, namentlich Füchse häufige und gefährliche .Seuehenver

breiter in Deutschland waren. Noch im Anfang des vorigen Jahr

hunderts mußten in Süddeutschland und in der Schweiz öffentliche

Fuchsjagden, die von Haus zu Haus angesagt wurden, abgehalten

werden. Die von der Seuche ergriffenen Füchse drangen am hellen

Tage vielfach in die Städte, Dörfer und Häuser ein, verfolgten

Menschen und Tiere und griffen selbst Hunde an. Verwunderlich

kann das nicht erscheinen, wenn man bedenkt, daß wutkranke

Wölfe noch heute in Rußland große Gefahr bieten. Die Wolfswut

zeichnet sich durch eine energische Aktion des ‚Wutgiftes und

durch sehr kurze Inkubation aus. Wolfswut ist, auf Menschen

übertragen, sehr schlimm. Pasteur klagt darüber, daß die Schutz

impfung hierbei nicht recht wirksam sein wolle.

Eine sehr starke Ausbreitung über ganz Europa erfuhr die Wut.

zur Zeit der Napoleonischen Kriege. Hunde sind bekanntlich gern

Mitläufer und Begleiter marschierender Truppen. Epizootisch hat

die Wut in Deutschland und Preußen zu wiederholten Malen auch

in den späteren Dezennien geherrscht. 1853 wurden dem Berliner

Hundespitai allein 150 effektiv wutkranke Hunde zugeführt und in

 

: macht sich dieses Mißtrauen am meisten bemerkbar.

Hamburg kamen in demselben Jahre 267 Wutfälle bei Hunden vor.

Seit Einführung der Viehseucbengesetzgebung ist die Zahl der Wut’

fälle in allen Staaten ganz bedeutend zurückgegangen. Zu den

Seltenheiten gehört die Krankheit auch heute nicht. In Ungarn,

Frankreich und in Rußland werden nach dieser Reihenfolge jährlich

über 1000—2000—3000 Hunde von der Seuche ergrifien. Im

Deutschen Reich erkranken, nach 20jährigem Durchschnitt be

rechnet, jährlich ctwa 700 Tiere daran, und es müssen außerdem

2000 Tiere wegen Ansteckungsverdachtcs getötet werden. Am

meisten sind das natürlich Hunde; aber auch Rinder, etwa 100 Stück

pro Jahr, erliegen in Deutschland dem Ausbruch der Krankheit.

Die übrigen Haustiere sind in dieser Zahl weniger vertreten. In

den Grenzprovinzen Schlesien, Posen und Ostpreußen erreichen die

Seuchenziff_ern alljährlich eine besondere Höhe, und auffallend ist

es, daß seit Mitte der 90er Jahre in fast allen Ländern ein erheb

liches Wiederansteigen der Zahlen sich bemerkbar macht. Das

hängt nicht, wie bei anderen Krankheiten, mit der verbesserten

Diagnose zusammen. Die Ausdehnung der Wutgefahr bei Menschen

laßt sich am besten nach der Zahl der verabreichten Schutz

impfungen beurteilen, wenn auch bei weitem nicht alle gehissenen

Personen sich der Impfung unterziehen. Innerhalb vier Jahren

sind in den auf verschiedenen Ländern verteilten 20 Pasteurschen

Schutzimpfstationen über 10000 von wutkranken und verdächtigen

Hunden gebissene Personen geimpft worden. In Frankreich müssen

sich jährlich über 1000 Personen, in Deutschland etwa 200 Personen

der Kur unterziehen. Der Erfolg ist bekannt. Früher starben von

den gebissenen Personen über 25 Proz., jetzt nach der Impfung

nur 0,5 bis 0,8 Proz. .

Nach den schweren allgemeinen Gefahren, welche die Tollwut

heute noch bietet, haben wir Tierärzte alle Ursache, dieser Seuche

unsere voIhite Aufmerksamkeit zu schenken. "on der Richtigkeit

unserer Praxisdiagnose hängt oft das Leben der gebissenen Per

sonen, von dem Umfang und der Schnelligkeit unserer Ermittlungen

die Erstickung der Seuche und die Verhütung großer Epidemien ab.

Wutdiagnosen bei Hunden begegnen häufig der Anzweifelung.

Man tut so, als ob die Tierärzte mit der Wut- und Wutverdachts—

Diagnose etwas Mißbrauch trieben und zu schnell damit bei der

Hand wären. Das kann man nicht nur bei uns in Deutschland,

sondern auch in England und Frankreich hören. In großen Städten

Und Klagen

der Hundebesitzer und Hundeliebhaber und sportlicher Vereine.
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über unnütze Belästigungen bilden zu Sperrzeiten Tagesgespräche

und stehende Preßartikel. Ernstlich wird von ganz ver

ständigen Leuten die Entstehung der Krankheit auf den Mangel

an Trinkwasser oder auf das Zerren an der Kette zurückgeführt.

Die Hundstage, Tage, deren Benennung absolut nichts mit der Toll

wut zu tun haben, sollen dabei besonders gefährlich sein. Daß

solche Stimmung den Seuchenschutz erschwert, die Sperre lockert,

ist leicht verständlich. Am besten wird das von englischen und

franzöisischen Autoren illustriert. Je nachdem in diesen Ländern die

Presse für oder gegen die Sperre Stimmung machte und Partei

ergriff, oder, wie Nocard sagt, je nachdem die Journalisten selbst

in die Gefahr einer Bißverletzung gekommen waren oder nicht,

so schnell 1md sicher war der Erfolg oder Nichteriolg bei der Aus

tilgung von Seuchengängen.

Daß irrtümliche Diagnosen bei der Untersuchung von Wutfällen

vorkommen, wer wollte das bestreiten. Das Publikum hat auch ein

Recht, unser Handeln zu kritisieren. Ich finde gar nichts dabei,

wenn die Presse und das Publikum auf solche Vorkommnisse hin—

weist und sich auch dieselben zunutze machen möchte. Richtiger

wäre es aber, wenn die Verfasser von Zeitungsartikeln sich vorher

an zuständiger Stelle etwas genau informieren möchten. Die Inne

haltung der Sperre und des Leinenzwanges stellte für das Publikum

ebenso unerquickliche Belastungen dar, als für die Polizeibehörde

die Überwachung der Sperre und die zahlreichen Strafverfolgungen

wegen Übertretung.

Am Hunde selbst erhobene klinische Krankheitsmerkmale diag

nostisch zu verwerten, hat der Tierarzt ‘nicht immer Gelegenheit.

Meistens sind die Verdachtshunde im Gehöft oder heim Hemm

schweifen in der Feldmark schon getötet. Oft vollständig Negatives

bietet der Sektionsbefund. Das ist besonders der Fall, wenn die

Krankheit erst im mäßigen Grade vorhanden war. Wutkranke

Hunde verhalten sich mit ihren Krankheitsmerkmalen ganz ver

schieden. Die Veränderungen an den Speicheldrüsen, am Schlund

kopf und am Kehlkopf, auf welche die älteren Autoren großes

Gewicht legten, fehlen bei einzelnen Epidemien vollständig. Ander

mal zeigen wiederum Magen, Darm, Milz und andere Organe keine

nennenswerten Veränderungen.

Und doch stimmen die Krankhcits- und Verdachtsdiagnosen

der Tierärzte ganz ausgezeichnet.

Durch diagnostische Impfungen in den Laboratorien — Hert

wig kannte schon 1828 diesem Untersuchungsweg, ich glaube seine

Doktor-Dissertation handelt davon —, ist festgestellt, daß nur 4—10

im ungünstigsten Falle bis 18 Proz. unserer Praxisdiagnosen von

dem Impfergebnis abweichen. Von 99 dem Berliner Institut ein

gesandten Köpfen kranker und verdächtiger Hunde ergab die

Nachprüfung nur bei vier Köpfen ein negatives Resultat. In Dresden

kamen in einem Jahr 113 solcher Kopfuntersuchnngen vor. In

93 Fällen wurde das Vorhandensein von Wut erwiesen. In einer

anderen Versuchsreihe trugen 206 Köpfe das Wutgift in sich.

252 Köpfe waren eingeschickt worden. 1897-98 hatte in Dresden

die Wut unter den Hunden in gradezu beängstigender Weise ge

herrscht. In den Zeitungen und in der Stadtverordneten-Versammlung

war lauter Protest gegen die anderthalb Jahre anhaltende Sperre

erhoben worden.‘ Man bestritt ‘das Vorhandensein der Wut bei den

getöteten 22 Hunden. Nicht ein einziges Mal lag aber nach dem

Impfergebnis ein Diagnosenfehler vor.

Die Nachprüfung der Wutverdachtsdiagnose im bakteriologischen

Institut muß erfolgen, wenn von den betreffenden Tieren Menschen

gebissen sind. In anderen Fällen ist die Einsendung derartigen

Materials freigestellt. Ich rate dringend dazu, von dieser Nach

untersuchung fleißig Gebrauch zu machen, namentlich dann, wenn

durch die Sperre die Interessen einer größeren Stadt berührt werden.

Bestätigungen der Diagnose wirken beruhigend und sichern den

Seudhenschutz, sie geben uns die Direktive dafür, wie wir spätere,

vielleicht im selben Seuchengange vorkommende Verdachtsfälle auf

zufassen haben. Wir kontrollieren unser eigenes Können und

schärfen unsern Blick für spätere Fälle. - Nicht bestätigte Diagnosen

bei genügend belasteten Hunden können uns gar keine Verlegen

heiten bereiten. Wissen wir doch, daß auch die Laboratorien mit

Fehlschlägen arbeiten. Manchmal hat Wut vorgelegen, wo die

Impfung es nicht herausfand.

 
Ein großer Teil der eingesandten Gehirne ist wegen vor

geschrittener Fäulnis überhaupt nicht mehr zu diagnostischen Impf—

zwecken verwendbar. Unsicher erscheinen die Impfergebnisse auch

dann, wenn die Wntvirulenz am verscharrt gewesenen Kadaver

nicht verloren gegangen, wohl aber Abschwächung erfahren hat,

und die Inkubationszeit bei den probegeimpften Beobachtungstieren

weit hinausgerückt ist. Solche Veränderungen treten nach Pasten r

bei gewöhnlich asserviertem Impfmaterial schon nach vier bis fünf

Tagen ein. Ich übersehe keineswegs, daß verscharrt gewesene

Kadaver trotz eingetretener Fäulnis in einzelnen Fällen noch 15

bis 49 Tage virulent waren, und daß kranke Gehirne und Rücken—

marksteile bei Kälte oder in anderer Präparation gehalten, monate

lang infektiös blieben. Früher glaubten wir immer, daß schon mit

der Erkaltung des Kadavers die Infektiontüchtigkeit des Giftes

erlischt. Um besonderen Schutz bei der Sektion waren wir wenig

besorgt. Heute werden wir diese Vorsicht nie außer acht lassen

dürfen. Ich darf dabei bemerken, daß nach FröhnerKreolin oder

auch Zitronensaft als das stärkste, Karbolsäure als das schwächste

Desinfektionsmittel bei Wut befunden wurde, und daß nach eigens

angestellten Versuchen die Antisepsis von Schnittwunden beim

Obduzenten durch Ausbrennen und Ansätzen mit rauchender Sal

petersäure, vielleicht unter Zuhilfenahme von Kokain, immer noch

ratsam erscheint. Es war nämlich behauptet worden, daß solche

Behandlung nutzlos wäre, weil das Gift schon nach fünf bis zehn

Minuten resorbiert sei.

Für die veterinärpolizeiliche Behandlung des Falles und für

die Frage, ob gebissene oder sonst verletzte Personen sich der

Schutzimpfung unterziehen sollen, hat die diagnostische Impfung

wenig praktischen Wert. Der Umstand, daß die Impfung 4 bis 8 bis

10 Wochen Zeit beansprucht, mit der Sperre und mit der Tötung

gebissener Hunde jedesmal schnell vorgegangen werden muß,

ansteckungsvcrdächtige Menschen aber schon vom 20 Tage ab

erkranken können, legt Zeugnis davon ab. Die Inkubation bei

Menschen dauert aber auch manchmal 13 Monate. Ob mit negativem

Impfbescheide die Wiederaufhebung der Sperre erfolgen kann,

würde nach den Vorgängen und nach dem Grade des Verdachts

von Fall zu Fall sorgfältig. nötigenfalls durch ein Obergutachten,

geprüft werden können. Ich bin nicht so hart, hierin einen völlig

negativen Standpunkt einzunehmen, kann anderseits aber Johne,

der als Bakteriologe spricht, nicht darin zustimmen, daß nach

negativem Impfergebnis die Sperre ohne weiteres aufzuheben sei.

Große praktische Bedeutung besitzt diese Frage überhaupt nicht.

Negative Bescheide aus den Impfinstituten kommen nie vor acht

Wochen. Dann nähert sich die Sperre ohnehin ihrem Ende. Bei

der Wut mit ihrer unberechenbaren Inkubationsdauer und ihren

schrecklichen Folgen braucht die 'Polizcibehörde absolut sichere

diagnostische Unterlagen. Im Zweifelfalle muß das Ungünstige

angenommen werden. Wie sehr solche Vorsicht geboten ist, mag

die folgende Kasuistik lehren. Nach wie vor werden wir Tierärzte

den wichtigsten Teil bei der Tollwutfeststellung zu leisten haben.

MitderSchnelldiagnose,welche unsßabes,Nclis,vanGehuchten

und Negri an die Hand gegeben haben, und welche in unserer

Praxis fast nie durchführbar sind, ist es nach Nocard nicht besser

bestellt, als mit der Sektionsdiagnose.

Dem vor 20 Jahren verstorbenen Kreistierarzt Lausch in

Tilsit wird nacherzählt, daß er einmal einen Landmann, der ihm

einen getöteten wutverdächtigen Hund im Sack zur Untersuchung

ins Haus gebracht habe, mit den Worten abgewiesen habe: „Bringen

Sie den Hund an den Ort der Tat. Hier kann ich das nicht fest

stellen.“ Weshalb sich dieses und anderes solange in Erinnerung

Vieler gehalten hat, interessiert weiter nicht. Nur hervorheben

will ich, daß die Antwort dieses alten Praktikers und guten Be

obachters — sein Bruder oder Vetter hier am Bergplatz war es

ebenso — eine sehr richtige war. Lausch war in Tollwutsachen

ein sehr erfahrener Mann. Er ließ sich auch nicht irre führen, als

jemand ihm einen Hund vorzeigte, dem künstlich und in doloser

Absicht Fremdkörper in Magen und Schlund beigebracht waren.

Die Untersuchung von Wutverdachtsfällen an Ort und Stelle

ist eine unbedingte Notwendigkeit. Eine Reihe von Nebcnnmständen,

die am Tatorte außer der Sektionsdiagnose ermittelt und in allen

Einzelheiten geprüft und weiter verfolgt sein wollen, sind für die
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Feststellung der Krankheit erforderlich. Diese Ermittlungen muß

der Tierarzt selbst in die Hand nehmen. Die Verfolgung der

Seuchenfährte und aller in Betracht kommenden Vorgänge den

Ortsbehörden zu überlassen, hat wenig Zweck. Mehr wie man für

die Diagnose und Behandlung des Falles gebraucht, bekommt man

heraus. An ein und demselben Tier hat der eine Zeuge dieses,

der andere jenes Krankheitsmerkmal besser beobachtet. Aus der

Summe aller Mitteilungen entsteht oft das vollendete Bild der Toll

wut, mindestens das des sehr begründeten Verdachtes. Das Aus

fragen muß aber sachkundig, natürlich auch ohne Voreingenommen

heit geschehen und muß die Leute mit Vertrauen für die Nützlich

keit des Verfahrens erfüllen. Wenn dann berücksichtigt wird, daß

starkes Heruntergekommensein des Hundes, Fettarmut. des Kadavers,

leerer Magen und Darm und auch das häufige Vorfinden von

Fremdkörpern in demselben, oft auch das Aussehen der Digestions

schleimhaut- einigermaßen zutreffende Wutmerkmale sind, dann be

darf es in vielen Fällen kaum einer weiteren Laboratoriums-Nach

prüfung, um die Krankheit richtig benennen und polizeilich be

handeln zu können. Das Vorfinden frischer Haarballen im Magen

verdient besondere Beachtung, wenn diese Haare nach Farbe und

sonstiger Beschaffenheit nicht mit dem Deckhaar des sezierten

Hundes übereinstimmen.

Aus amtlichen Berichten, die ich den Landratsämtern zu

Königsberg und Mohrungen erstattet habe, führe ich folgendes an:

Am 22 März 1901 wurde im Gute Geißeln ein fremder, herrenlos

herumschweifender Hund bemerkt. Derselbe überfiel nach seinem

Eindringen in den Park die dort zur Fütterung versammelten drei

Jagdhunde. Alle drei Hunde waren mit dem Eindringling ins Ge

menge gekommen, einer war blutig gebissen. Vertreiben ließ sich

der fremde Hund nicht, er verfolgte die Jagdhunde bis in die Nähe

des Stalles. Der fremde Hund zeigte, wie Zeugen bekundeten, ge

bundene Bewegungen, tiefliegende Augen, überhaupt ein ver

dächtiges Aussehen. Er wurde erschossen. Kadaver abgemagert.

Vollständige Fettarmut. Im Magen-Darm fehlen normale Futter

bestandteile, statt dessen finden sich reichliche Mengen trockenen

Banmlaubs, Häckselpartikel, Kiefernadelu und Haare vor. Die—

selben Fremdkörper finden sich auch in der Schlundkopfhöhle.

Magen- und Darmschleimhaut stark in Falten gelegt und mit

blutigen ‚Herden besetzt. Milz fleckig-braunrot, Ränder abgerundet.

Kehlkopfschleimhaut höher gerötet, stark durchfeuchtet. Diagnose:

Wutausbruch — nicht Wutverdaeht. — Erster Schritt der Seuchen

behandlung: Sofortige Tötung der drei gebissenen, sehr wertvollen

Jagdhunde, für deren Beseitigung der Besitzer ohne Zögern seine

Zustimmung gibt. Die bestimmt ausgesprochene Diagnose sollte

bald Bestätigung erfahren. Am 6. April, also 15 Tage später,

brach in der nahen Stadt Christburg, welchen Ort der fremde Hund

wahrscheinlich auf seinem Irrwege berührt hatte, die Tollwut aus.

Es wurde auch festgestellt, daß dieser Hund, dessen Signalement

im Kreisblatt zum Aufruf kam, aus Neuhöferfelde stammte und auch

hier sich verdächtig benommen und Hunde gebissen hatte.

Anfangs Januar 1901 wurde aus der Ortschaft Königsdorf Wut

verdacht angemeldet. Der in Frage kommende Hund hatte ge—

störten Appetit, kurz abgebrochenes, heiseres Bellen und ein ver—

störtes Benehmen gezeigt. Der Hund hatte sich in den Tagen

seiner Krankheit zeitweilig vom Gehöft entfernt und sich im Dorf

und in der Feldmark umhergetrieben und Beißsucht gezeigt. Dann

wurde er festgelegt. Zuletzt konnte er Nahrungsmittel nicht mehr

aufnehmen. Er verschlang unter hastig schnappenden Kiefer

bewegnngen nur noch Strohhalme. Es trat vollständige Lähmung

ein. Am fünften Tage wurde er getötet. Sektion konnte nicht

stattfinden. Diagnose: Ausbruch der Wut. Beichten allein diese

wrberichtlichen Mitteilungen hierfür aus, so kam noch hinzu, daß

dieser Hund einen Nachbarshund gebissen hatte, der nach genau

13 Tagen unter ähnlichen Erscheinungen erkrankte, sich häufig

verkroch, bei Eintritt von Lähmungserscheinungen erschossen wurde.

Auch dieser Hund biß, wie Zeugen bekundeten, unter schnappenden

Kieferbewegungen häufig in den Erdboden hinein. Er zeigte ein

lautes Stöhnen und heiseres Heulen. Der Kopf dieses Hundes

wurde in Berlin untersucht. Nach einigen Wochen Bescheid: Wut.

Bei der Sektion fand ich starke Abmagerung, leeren Magendarm.

Nur einzelne Strohhalme waren darin enthalten. Dießchleimhaut

 
des Digestionstraktus stark in Falten gelegt, mit sepiafarbigen

Erosionen besetzt. Nun an der Sache nichts mehr zu ändern war,

die Sperre und alle ihre Folgen doch einsetzten, wurden auch die

Dorfbewohner mitteilsamer. Dabei konnte eine Fülle neuen Materials

gewonnen werden. Ende November 1900, am Tage einer Kontroll

versammlung, hatte sich ein fremder Hund, der nach Aussehen

Farbe und Abzeichen genau beschrieben wurde, in der Ortschaft

gezeigt und außer dem zuerstgedaahten Hund noch zahlreiche

andere Hunde gebissen. Es war auch im Kruge die Meinung

laut geworden, daß der fremde, herumirrende Hund wohl

tollwutkrank sein könne. Nur die Polizeibehörde erfuhr nichts

davon. Keiner wollte zuerst die Anzeige machen und seinen Hund

der Tötung oder Ankettung preisgeben. Erst mit dem Ausbruch

der Seuche unter den Dorfhunden, also fünf Wochen später, kam

der Fall zur amtlichen Kenntnis. Daß das Gericht sich mit der

Sache befaßte und einige Besitzer in Strafe nahm, mag nebenbei

bemerkt werden. Wichtiger ist die Tatsache, daß diese bedrohliche

Epidemie trotz verspäteter Behandlung Schlag auf Schlag innerhalb

der einfachen Sperrzeit völlig erstickt werden konnte. Ein am

Kontrollversammlungstage vom fremden Hund gebissener Ortshund

war in der Neujahrsnacht, mithin vier Wochen nach dem Biß,

erkrankt und, da Sperre noch nicht bestand, entwichen. Dieser

Hund hatte einem Unternehmer gehört, der in einer Entfernung

von zwei bis drei Meilen von Königsdorf an einem Chausseebau

beteiligt war. In gesunden Tagen hatte der Hund oft seinen Herrn

dahin begleitet und seinen Weg über die Stadt Mohrungen ge

nommen. Es entstand die Vermutung, daß das Tier, vielleicht

alter Gewohnheit gemäß, auch beim Wutirresein diesen Weg ein

geschlagen habon könne. Und richtig traf aus dortiger Gegend

sechs Tage später die Nachricht ein, daß ein verdächtiger Hund

dort sein Unwesen treibe, ziellos von Ortschaft zu Ortschaft laufe

und zahlreiche Hunde und Menschen in den Gehöften und auf der

Straße anfalle, zwei Schulkinder gebissen habe. Eingehende

Recherchen nach dem Verbleib dieses Hundes hatten den Erfolg,

daß das Tier am siebenten Tage in der Feldmark Horn verendet

aufgefunden wurde. Mit dem Königsdorfer Unternehmerhund war

derselbe identisch. Er trug ein gut gekennzeichnetes Halsband.

Jeder Hund müßte ein Halsband mit Marke tragen, dann würde

die Wut auch seltener werden. Das ist gar nicht zuviel verlangt,

wo heute jeder Wagen, jedes Fahrrad gekennzeichnet sein muß.

Sektionsergebnis wie oben. 10 Zentimeter lange Kornä.hren im

Magen, kein Nahrungsbrei, Milz vergrößert,mit prominierenden blutigen

Herden durchsetzt. Sämtliche sieben Ortschaften, in denen sich dieser

Hund aufgehalten hatte, wurden von mir bereist. Wo sich auch nur der

geringste Anhalt der Berührung mit andern Hunden bot, wurde die

Tötung dieser Tiere gefordert und sofort durchgeführt. Dasselbe

geschah mit den Katzen. Es wurden so über 50 Hunde und 10 Katzen

vernichtet. Daß dabei nicht allzu ängstlich und schonend ver

fahren wurde, versteht sich von selbst. Sagt doch Bayer in einer

Fußnote zu ä 37 des Gesetzes, daß es hierbei eines förmlichen

Nachweises der Bißverletzung nicht bedarf. Schon die bloße Be

rührung mit einem wutkranken Hunde genügt. Aber das wissen

wir doch alle, daß, wenn ein fremder Hund sich im Dorfe zeigt, es

ohne Geraufe zwischen dem Eindringling und den Ortshunden nicht

abgeht. In Fällen, wo eine Berührung mit dem kranken Hunde

weniger erweislich war, da half für die Tötung besser gutes Zu

reden als hartes Fordern. Im Dorfe Krautan, wohin sich der Unter

nehmerhund auch gewandt hatte, waren 3 Hunde am 18., 20. und

21. Tage an stiller Wut erkrankt. Es war ein Glück, daß bei der

herrschenden Winterkttlte die Viehställe geschlossen waren, und

der kranke Hund trotz Versuchs keinen Eingang dahin gefunden

hatte. Kein einziger weiterer Wutanfall kam nach dieser Be

handlung des Seuchenganges vor.

Eine fast gleiche Epidemie, die in allen Einzelheiten genau

ermittelt und ebenfalls sofort erstickt werden konnte, kam im

vorigen Jahre hier vor dem Königstor, in Kammerau, Neudamm,

Charlottenwiese vor. Auch hier hatte ein im Herbst zugelaufener

fremder Hund unter 10- bis 12wöchiger Inkubationsdauer die An—

steckung vermittelt.

Ich habe fast noch keinen Wutfall gesehen, bei dem fremde,

herumschweifende Hunde nicht eine Rolle gespielt hätten. Von
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der Landbevölkerung werden solche Vorgänge leider zu wenig be

achtet, bald vergessen oder auch aus Furcht vor der Sperre ge

flissentlich verschwiegen, bis dann das Unglück da ist, und die

Wuterkrankung unter den gebissenen Ortshunden hervortritt. (te

setzjich lüßt sich hiergegen kaum etwas erreichen, weil das all

tägliche, oft unschuldige Vorfälle sind. Es wird von manchen

Tierärzten gefordert, daß auch die Besitzer von gebissenen Hunden

zur Anzeige dieser Vorfälle verpflichtet sein sollen. Nur Belehrung

kann hier helfen. Die Besitzer müssen erkennen lernen, ob das

Verhalten eines fremden, die Ortshunde belästigenden Tieres nach

trilglich einer sachkundigen Prüfung bedarf. Im Verkehr mit den

Ortsbehörden und Gendarmen kann der beamtete Tierarzt die Auf

merksamkeit für solche Vorgänge rege erhalten.

Es ist nicht gleichgültig, ob die Diagnose des beamteten Tier

arztes auf Wut oder Wutvcrdacht lautet. _S 37 des Gesetzes und

ä 19 der Bundesratsinstruktion fordern nur die Tötung der Hunde

‘und Katzen, welche nachweislich oder vermutlich von wutkranken

Tieren gebissen sind. Das hier gebrauchte Wort Verdacht bezieht

sich nicht auf den Krankheitsgrad, sondern bezeichnet nur die Möglich

keit oder Wahrscheinlichkeit der Bißverletzung. Wenn diese Ver—

letzung bei Hunden und Katzen von einem wutverdächtigen Hunde

beigebracht sind, dann wird nach Sinn und Wortlaut der Be

stimmungen die Tötung nicht ohne weiteres stattfinden dürfen.

Und doch ist gerade hiermit erst voller Seuchensehutz gegeben.

In der Regel wird sich die Tötung wohl ausführen lassen, ob aber

bei Weigerung der Hundebeitzer die Gerichte den Polizeibehörden

nicht Beschränkungen auferlegen, erscheint mehr wie fraglich. Ich

habe immer diese Auffassung gehabt und finde sie auch in neueren

Geriehtsentscheidungen als zutreffend bestätigt. Es wäre wünschens

wert, wenn bei Neuredaktion ‘des Gesetzes der Begriff „Wut

ansteckungsverdacht“ präziser bestimmt würde, wie das z. B. bei

dem Rotzansteckungsverdacht und bei der Maul- und Klauenseuche

geschah. Jetzt umfaßt der Begriff Wutansteckungsveniacht nur

die Hunde, die von einem wutkranken, nicht bloß von einem wut

verdächtigen Hunde gebissen sind. Der Begriff‘ Wutvcrdacht und

_ Ansteckungsverdacht sind in den besagten Paragraphen etwas durch

einander geworfen. In ä 19 der B. I. beißt es, der Tollwut verdächtige

Hunde sollen der dreimonatelangen Absperrung unterworfen werden.

Gemeint sind zweifellos ansteckungsverdächtige Hunde. Der Gesetz

geber wußte recht wohl, daß wutverdächtige Hunde nicht drei

Monate lang leben. Das geht auch aus 5 17 der B. I. hervor, wo es

heißt, die Einsperrung ist auf den Zeitraum von acht Tagen fort

zusetzen. Bei der jetzigen Fassung des Gesetzes und seiner In

struktion halte ich es daher praktisch für richtig, wenn der be

amtete Tierarzt bei ausreichendem Krankheitsbefunde ohne weiteres

die Diagnose auf Wutausbruch stellt. Nur dann ist den Polizei

behörden eine sichere Handhabe für die Unschädlichmachung der

Seuchenverbreiter gegeben. Die Diagnose Wutverdacht bei auf

fallend belasteten Hunden schafft nur halbe Schutzmaßregeln. Es

schadet für den beamteten Tierarzt gar nichts, wenn auch mal ein

Irrtum dabei vorkommt. Die Hauptsache ist, daß eine Wutepidemie

schnell ausgetilgt werden kann. Ich bin nicht dafür, daß von wut

verdächtigen Hunden gebissene Hunde und Katzen asserviert werden.

Die einfache Ankettuug oder Einsperrung, wie sie unter dieser

Frage vorgeschrieben ist, genügt keineswegs. Das muß man in

der Praxis, im Lande gesehen haben.

Viele Tierkrankheiten können nach sog. Angesichtsdiagnosen

erkannt werden Im Habitus der Tiere prägen sich namentlich unter

schweren Infektionen Besonderheiten aus, wodurch das äußere

Krankheitsbild sich typisch auszeichnet. Das gilt bekanntlich von

der Rinderpest, Tetanus, Influenza-Rekonv-aleszenten, in manchen

Fällen auch von der Ilundswut. Man rühmt es Spinola nach, daß

er im Berliner Tiergarten per Distanz, lediglich nach dem Gesichts

ausdruck, den Hund eines sorglosen Spaziergängers zum Erstaunen

aller Anwesenden für tollwutkrank erklärt habe. Man muß den

Gesichtsausdruck wutkranker Hunde öfter, am besten an mehreren

Hunden zugleich, beobachtet haben, um das herausfinden zu können.

Im letzten Sommer waren im Gute Gr.-Legden auf einmal vier

Hunde an Tollwut erkrankt. Drei Tiere fand ich lebend vor, sie

verhielten sich ruhig an ihren Ketten. Ihr Aussehen war je nach

dem Krankheitsgrade ein mehr oder minder verstörtes, unheimliches. | sich oft_hinlegte, Drohungen nicht auswich.

 

Gesichtsausdruck finster und mit Falten bedeckt. Augen tief ein

gesunken. Bei keiner Infektionskrankheit leiden die Hunde seelisch

so tief, als bei der Wut. Sonst fanden sich noch an Erscheinungen:

Abmagerung. Gesträubtes Haar. Abgang blutigen Scbleimes aus

dem After. Steifheit der Hinterhand. Namentlich zeigten die Knie

scheibenmuskel gebundene träge Aktionen. Zeitweilig leichte

klonische Krämpfe. Wasser konnte nicht abgeschluckt werden. Es

lief durch die Nase zurück. Die Tiere hoben, ähnlich wie das Ge

flügel, Kopf und Hals beim Trinken hoch empor und ließen das

Wasser langsani hinunterlaufen. Auch Schlinglähmung bei Auf

nahme fester Nahrung war zu bemerken. Aus dem Maul floß in

reichlicher Menge und in langen Strähnen zäher Speichel. Zwei

Hunde zeigten Gesichtshalluzinationen und dabei das Symptom des

sog. Fliegenfangens, obwohl keine eigentliche Veranlassung dazu

vorhanden war. Die Stimme der Tiere war heiser. Beißsucht be

stand nicht. Vorgehaltene Stangen wurden nur beleckt. Genau

dieselben Kennmale der Wut konnte ich auch bei einem Hunde

kurz vorher in Neudamm beobachten. Bei dem bereits verendeten

Hunde in Gr.-Legd'en hatten vor dem Tode gleiche Erscheinungen

bestanden. Dann trat völlige Lähmung ein. Die Obduktion ergab

Merkmale, wie ich sie bei den oben gedachten Wutfällen in Königs

dorf geschildert habe. Der Kopf dieses verendeten Hundes wurde

zur bakteriologischen Untersuchung nach Berlin geschickt. Er war

wegen vorgeschrittener Verwesung für die Nachprüfung nicht mehr

geeignet.

Auch die Wutepidcmie in Gr.-Legden wurde im Herde erstickt.

Sämtliche übrigen Hunde des Gutes und der dortigen Inselleute,

Hirten wurden getötet. Es hatte vor Eintritt dieser Fälle in dortiger

Gegend Hundesperre bestanden, so war es gekommen, daß die

kranken Hunde des Gutes an der Kette gelegen hatten und nicht

entweichen konnten, fremde Hunde andererseits wegen Ketten

zwanges nicht zu diesen Tieren gelangt waren. Diese günstig ein

wirkende Hundesperre war verhängt worden, weil ‘/, Jahr vorher

im Nachbarsgut ein fremder, herumirrender Hund erschossen und

von mir als wutverdächtig bezeichnet war. Er zeigte leeren

Magen und Darm. Nur Papierschnitzel, Heuhalme und Strohdünger

fanden sich darin. Sein Benehmen in der Feldmark und der Ver

such, sich in einer Strohmiete zu verstecken, hatten für Wut

verdacht gesprochen. Wut war vorher in Kammerau und Neudamm,

also nicht weit davon vorgekommen In Berlin war die Diagnose

Wutverdacht nicht bestätigt, ob zu Recht oder Unrecht lasse ich

dahingestellt. Die Folge zeigte jedenfalls, daß die Sperre recht

nutzbringend gewesen war und mit dazu beigetragen hatte, daß

von Gr.-Legden aus keine Wutverbreitung erfolgte.

Ob stille Wut oder rasende Wut bei Bünden sich ausbildet,

hängt davon ab, ob mehr das Rückenmark oder das Gehirn und

die Medulla Sitz der Erkrankung ist. Aber auch die Virulenz und

die Menge des übertragenen Ansteckungsstot'fes ist dafür ent

scheidend. Solche Unterschiede haben wir ja auch bei Rotz.

Akutrotzige Pferde rufen vielfach wieder akuten Rotz hervor. In

Amerika wird fast nur stille Wut beobachtet. Man meint neuer—

dings, daß das Naturell der Hunde, ob von Hause aus gut oder

böse geartet, Einfluß auf die Entstehung der stillen oder rasenden

Wut hat. In Amerika zeichnen sich die Hunde durch besondere

Gutartigkeit und Dressur aus.

Es heißt auch, daß stillwutkranke Hunde schnell und schon in

2-3 Tagen zugrunde gehen. Das ist nicht immer der Fall. In

Gr.-Legden hatten die kranken Hunde 10—12 Tage gelebt, bis sie

am Untersuchungstage erschossen wurden.

Stille Wut kann eine verzweifelte Ähnlichkeit mit Staupe haben

und kann auch in Genesung übergehen. Darüber folgende Be

obachtung: .

Am 26. September 1904 übersandte ich dem Institut für In

fektionskrankheiten den Kopf eines wutverdächtigen Hundes aus

Rollnau, Kreis Mohrungen. Der Hund hatte am Tage vorher mit

einemmal ein verändertes Benehmen, wählerischen Appetit und

leichte Krampfanfälle gezeigt. Er wurde deshalb eingesperrt.

Abends war der Hund aus seinem Verließ entwichen. Beim Hemm

schweifen in der Feldmark wurde er erschossen. Leute hatten ge

sehen, wie der Hund auf dem Acker nicht recht vorwärts konnte,

Sektionsbefund: Ab
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magerung. Strohhalme und Holzspä'ne im Magen. Diagnose:

Wutverdaeht. Ein viertel Jahr und auch vierzehn Tage vorher

waren nicht weit von Rollnau, in _Silberbach ebenfalls zwei Hunde

in ähnlicher Weise erkrankt. Starkes Geifern, Beißsucht und

Krämpfe hatte bei einem dieser Tiere bestanden Auch hierbei

war Wutverdacht festgestellt werden. An sich wäre das alles

nichts Bemerkenswertes. Zum Schulfalle wird diese Verdachtsge

schichte nun aber durch folgendes Vorkommnis:

Schon ehe ich von dem Rollnauer Fall Kenntnis erhielt, hörte

ich zufällig abends vorher, daß in Neu-Bestendorf mehrere Hunde

an Staupe erkrankt seien. Beide Ortschaften Rollnau und Neu

Bestendorf liegen dicht nebeneinander (einhalb Kilometer). Fast

täglich kommen die Hunde beider Orte in enge Berührung. In

Neu-Bestendorf war

l. der Hund des Besitzers F. erkrankt und im Zustand völliger

Erschöpfung vor mehreren Wochen getötet worden. Wie blind und

benommen hatte sich das Tier gezeigt. Es trat schnelle Ab

magerung ein. Häufig waren Krampfanfälle zu beobachten.

2. Ähnliche Symptome, Krämpfe, Husten, Niesen hatte um

dieselbe Zeit auch der Hund des Schneiders L. im Orte gezeigt.

Er war jetzt vollständig genesen. Nur ein in Heilung begriifenes

Hornhautgeschwür konnte ich noch feststellen. Vorher sollen beide

Augen, vornehmlich das linke, stark bezogen gewesen sein.

3. Ein Hund des Besitzers A. in gleichem Dorf — alle Häuser

liegen unmittelbar aneinander -— soll zu gleicher Zeit, also Ende

August bis Anfangs September, etwas gekrünkelt und sein Futter

versagt haben. Eine verheilte, etwas eiternde Halswunde fand ich

noch vor.

4. Schnell verendet war der Hund des Besitzers Fischer,

welcher mit den vorgedachten Tieren stets Verkehr gehabt hatte.

Krämpfe, Ermattung, Abmagerung hatten bestanden. - An dem

acht Tage lang verscharrt gewesenen Kadaver fand ich im leeren

Magen-Darm Holzstiicke und Strohhalme. — Ich bitte den Befund

bei diesem Hunde zu merken. Ich komme gleich darauf zurück.

Alle die 4 soeben bezeichneten Tiere waren nun auch noch

weiter mit dem Hunde des Besitzers B. in Berührung gekommen, der

gleichfalls unter staupeähnlichen Erscheinungen erkrankte und

daran 3 Wochen litt, bis ich ihn töten ließ. Sonst hätte er wohl

noch einige Tage länger gelebt. Bei der zweimaligen Unter

suchung dieses Grundes fand ich folgendes: Appetitlosigkeit,

Kreuzlithmung, trüben Gesichtsausdruck, häufiges Husten und

Niesen, Tränenerguß. Zuletzt Zuckungen der Gesichtsmuskeln und

Lähmung des Kiefers. Bei der Obduktion pneumonische Herde

in einer Lunge. Strohhalme im Magen-Darm.

Da die erste Untersuchung in Neu-Bestcndorf am gleichen

Tage, wie in Rollnau geschah, so lag nichts näher, als den Kopf

des 8Tage verscharrt gewesenen Fischerschen Hundes, zusammen

mit dem Rollnauer Verdachtskopf zur' Impfprüfung einzusenden.

Für richtige Kennzeichen beider Objekte wurde Sorge getragen.

Eine Verwechslung konnte nach der Signatur nicht vorkommen.

Daß hier ein ursächlicher Zusammenhang aller Krankheitsfälle

bestand, war klar. Das hatten auch die Besitzer richtig erkannt,

die den Verkehr der Hunde in den engen Hofkomplexen genau be

obachtet hatten.

Am 26. November, also genau 2 Monate nach Einsendung der

Köpfe, kam aus Berlin der Bescheid, daß weder bei dem

Rollnauer Verdachtshund noch bei dem Neu-Bestendorfer, sagen

wir Staupehund, Wut vorgelegen hätte, und daß die Impf

kaninchen noch am Leben wären. Nach weiteren 10 Tagen kam

aber anderer Bescheid, nämlich, daß die vom Neu-Bestendorfer

Hunde (Staupehund) abgeimpften Kaninchen nunmehr an typischer

Wut eingegangen seien. Die Beobachtung der Impfkaninchen

war im Institut jetzt 3 Monate fortgesetzt, weil sich gezeigt hat,

daß die frühere achtwöchige Beobachtungszeit doch nicht in allen

Fällen ausreicht. Ich überlasse es Ihnen, m.H., ob Sie alle hier

gemeinten Fälle in beiden Dörfern als Wutfälle anerkennen wollen

oder nicht. Wenn aber erwiesen ist, daß ein Hund an dieser

Seuche gelitten hatte, so trifft das nach den Vorgängen auch für

die anderen zu.

 

Allgemein wird es als ein Axiom hingestellt, daß wutkranke

Tiere oder Hunde nicht genesen können. Als Regel mag das gelten.

Aber Ausnahmen sind von Bouley, Decroix, Pasteur, Janson

und ferner im Lemberger Impfinstitut gesehen worden.

Es ist da auch festgestellt werden, daß es wutimmune Hunde und

Kaninchen giebt. ‚Das letztere ist für die diagnostische Impfung

zu beachten. Es werden darum auch mehrere Tiere geimpft. Warum

sollte Genesung bei der Wut nicht vorkommen. Eigentlich tragen

doch gerade die Infektionskrankheiten diese Möglichkeit am ersten

in sich. Das kommt ja auch bei der Rinderpest, beim Tetanus, bei

Milzbrand, ja in ganz seltenen Fällen auch beim Rotz vor. Ich

kenne, wenn ich auf den Neu-Bestendorfer Fall nochmal zurück

greifen darf, wohl eine Notiz in den Jahresberichten von Schlitz

und Ellenberger. daß auch Impfkaninchen, die mit Material von

nervös—staupekranken Hunden geimpft sind, an wutähnlichen Zu—

fallen zugrunde gehen können

Noch mehr Fälle von Wut und Wutverdacht aus eigener Praxis

könnte ich anführen. Es kann damit nur gezeigt werden, wie ver

breitet auch heute noch diese Krankheit vorkommt und wie unbe

rechtigt das breite Mißtrauen gegen tierärztliche Wutdiagnosen ist.

Im Dorfe Reichenthal, Kreis Mohrungen, wurde ein fremder, ver

hungert aussehender, frierender Hund von den Kindern eines Be

sitzers in den Kuhstall genommen und erwärmt und gepflegt. Das

Mitleid sollte schlecht belohnt werden, der Hund biß über Nacht

die Viehherde, und der ganze Bestand ging an Wut verloren. Da

mögen manche Tierschutzvereine Maß halten mit ihren Bestrebungen,

hergelaufenen Hunden Heimstätten zu bereiten. Viele Tierbesitzer

wollen sich nicht davon überzeugen lassen, daß stillwutkranke

Hunde wirklich an der Seuche leiden. Nach dem Namen den‘

Krankheit setzen sie ein furibundes, beißsüchtiges Benehmen an

den Tieren voraus.

lichen Gefahren führen. Es ist bekannt, daß wutkranke

Hunde sehr anschmeichelnd und freundlich sein können und in

lichten Augenblicken sogar auf Geheiß Dressurkunststücke aus

führen. Daß Hunde schon einige Zeit vor Ausbruch der Wut einen

infektiösen Speichel in sich tragen, also ansteckungstüchtig sind,

ist ebenso bekannt In der B. T. W. war jüngst noch ein Bericht

darüber von Koppitz. Es war gemeint, daß infizierte Hunde

schon durch den Speichel Ansteckungsstoff verteilen können. In

so allgemeiner Fassung ist das meines Erachtens nicht richtig. Bei

dem hier gemeinten Hunde hat nach meiner Ansicht Wutausbruch

im ersten Stadium vorgelegen. Koppitz nahm letzteres nicht an,

weil der Hund noch guten Appetit zeigte. Ja, meine Herren, Freß

lust kommt bei wutkranken Hunden öfter bis kurze Zeit vor dem

Tode vor. Auch das habe ich gesehen. Es ist kaum glaublich,

was so ein Hund, auch wenn keine Wut vorliegt, alles verschlucken

kann. Letzthin führte ich eine angemeldete Verdachtsscktion aus

und fand im Magen des unter Verdachtsmomenten eingegangenen

Hundes über einen Liter großer und kleiner Knochenstücke vor.

Die größten Knochenstücke waren überapfclgroß, es waren grob

abgesprengte Gelenkköpfe und -pfannen von den oberen Gliedmaßen

knochen älterer Rinder. Der Magen des Hundes hatte unter diesem

Inhalt eine unregelmäßig eckige Form angenommen. Fast alle

Knochen zeigten abgeglättete Schliff- und Reibeflächen, ein Zeichen,

daß der Hund sehr lange mit diesem abnormen Mageninhalt ge—

gangen war.

Noch eine Bemerkung, dann Schluß. In Tilsit behandelte ich

mal ein Pferd, dasselbe war vormittags zur Schwemme in die

Memel geritten, nachmittags war es plötzlich an schwerer Kolik

erkrankt. Es bestand unter fortwährendem Hervorstrecken der

Rute, starkes Drängen auf Urin. Das Einführen eines Katheters

und das Eingeben einer Latwcrgc wurde von mir besorgt. Nach

2 Tagen noch keine Besserung. I0 Stunden vor dem Tode trat

Kreuzlähmung ein. Das Pferd biß heftig in die Krippe und in vor

gehaltene Gegenstände, stieß hellwiehemde Laute aus. Endlich

nach vielem Ausfragen erzählt mir der Besitzer, daß er vor einem

Vierteljahr vom Lande, und wie sich später herausstellte aus ver

dächtiger Gegend, einen Hund mitgebracht habe, und daß dieser

Hund eines Nachts in den Pferdestall eingedrungen und die Pferde

stark beunruhigt und auch wohl gebissen habe. Dann sei der Hund

O.

Das ist grundfalsch und kann zu bedenk- .
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entwichen. Bis dahin habe er dem Vorfall keine Bedeutung bei

gelegt. Vielleicht auch ein Fall von Wut, vielleicht die Folgen

der Harnverhaltung, mindestens Wutverdacht. So versteckt können

die Fälle liegen.

Bei meinen Ausführungen kam es mir darauf an, die Kriterien

der Hundetollwut nach klinischen und anatomischen Befunden ge

nauer darzulegen, also die Praxisdiagnose zu beleuchten. In den

letzten Jahren hat sich vielfach die Auffassung geltend gemacht,

als ob für die Seuchenerkennung vornehmlich der Bakteriologe in

Frage käme und er besonders berufen sei, bei der Seuchenbekämpfung

einzutreten. Das ist nicht ganz richtig. Gewiß hat uns der Bakteriologe

mit dem Wesen vieler Infektionskrankheiten besser vertraut gemacht

und die Bekämpfung mancher Leiden in erfolgreichere Bahnen

geleitet. Zurückgesetzt brauchen wir uns deshalb nicht fühlen.

Der Praktiker, der zuerst den Seuchenort betritt und hier mit

klarem Blick seine Arbeiten beginnt und die ersten Direktiven für die

Seuchenbehandlung abgibt, ist dem Bakteriologen bei dieser Tätig—

keit vollständig gleichwertig und ebenbürtig. Die Behandlung des

Rotzes, des Milzbrandes, der Maul- und Klauenseuche und der

soeben besprochenen Krankheit zeigt uns das evident. Die nach

klinischen und anatomischen Merkmalen unter Berücksichtigung

aller Nebenumstände aufgenommene Schweineseuchediagnose der

Praxis ist für die Bedürfnisse der Veterinärpolizei und auch für

die Bedürfnisse der Landwirtschaft noch immer die beste gewesen.

Wer viel Milzbrandobduktionen an frischen Kadavern auszuführen

hat, entscheidet ex tempora, ob Milzbrand vorliegt oder nicht. Eine

bakteriologische Nachprüfung ist darum nicht wertlos. J ederPraktiker

wird sie im cigensten und öffentlichsten Interesse für‘ wünschens

wert halten. Von der Richtigkeit der Praxisdiagnose der Tollwut

bei Hunden hängt, ich wiederhole es, oft Leben und Gesundheit

der gebissencn Personen, von der Schnelligkeit und von dem

Umfang unserer Ermittlungen die Verhütung und Erstickung großer

Epidemien ab.

Die Geschichte der Medizin und auch der Tierheilkunde lehrt

uns, daß mal der eine, mal der andere Zweig dieser Wissenschaften

bei uns Beurteilung und Behandlung von Krankheiten die Oberhand

gehabt hat. Keine Disziplin, keine Richtung hat dauernd vor der

anderen den Vorrang. Alle sind nur gleich berechtigt. Jede muß

von der anderen lernen. Der Bakteriologe, der die klinischen Er

fahrungen außer acht läßt und den grünen Boden der Praxis unter

seinen Füßen verliert, wird unfruchtbar und kurzsichtig; ebenso

aber auch der Praktiker, wenn er die bakteriologisehen Forschungen

nicht verwertet und sein Können und seinen Blick hiernach nicht

weiter ausbildet.

R e f e r a t e.

Der Milzbrand.

Referat, im Auftrage des Vereins beamteter Tierärzte Preußens

erstattet von Kreistierarzt Prof6-Köln a. Rh.

(I-‘ortschr. d. Vetcr.-Hyg.‚ 4. Jahrg., S. 145.)

Da der Milzbrand unter dem Einfluß des Reichsviehseuchen

gesetzes keinen Rückgang wahrnehmen läßt, dürften teilweise

Abänderungen der gesetzlichen Bestimmungen angebracht sein.

Profe macht nach dieser Richtung in seinem Referat Vorschläge,

von denen nachstehende erwähnt seien. Die Anzeigepflicht

soll auf bestimmte, für Milzbrand charakteristische Symptome

und Symptomenkomplexe ausgedehnt werden. Die Anzeige ist

binnen 24 Stunden der Polizeibehörde und gleichzeitig dem

beamteten Tierarzt zu erstatten.

Ist ein Verbrennen der Kadaver unmöglich und können sie

nicht Vernichtungsanstalten überwiesen werden, dann sind zum

Vergraben der Kadaver nur besondere, vom beamteten Tierarzt

als geeignet bezeichnete Verscharrungsplätze zugelassen.

Diese müssen möglichst abgelegen, von Gebäuden usw. mindestens

30 Meter entfernt und derart eingefriedet sein, daß sie für

 
Pferde, Wiederkäner, Schweine und Hunde, sowie für Wild

nicht zugängig sind.

Die Schutz- und Heilimpfung gegen Milzbrand darf

nur von Tierärzten vorgenommen werden.

Über die vorschriftsmäßig erfolgte Desinfektion hat der

beamtete Tierarzt der Polizeibehörde eine Bescheinigung aus

zustellen. Die Polizeibehörde hat dem beamteten Tierarzt die

unschädliche Beseitigung des Kadavers zu bescheinigen. Die

Entschädigung ist auch auf Schafe auszudehnen.

Richter.

Neue aseptischc Coupierschere zur Amputation des

Pterdeschweifes.

Von Professor Dr. L. Hoffmann in Stuttgart.

(Österr. Monatsschr. für 'l‘lerh. 1907, S. 971.)

Von den vorhandenen Konstruktionen der Coupierschere hat

sich das einfache Scharnier mit langen Hebelarmen am besten

bewährt; doch haften diesem Modell zwei Hauptfehler an.

Erstens ist das Messer mangelhaft konstruiert, zweitens ist das

kastent‘örmige Widerlager, welches zur Aufnahme des Scheren

messers dient, nur mangelhaft zu dirigieren. Hoffmann hat

nun eine aseptische Coupierschere anfertigen lassen, an welcher

der Metallbogen, welcher das offene Widerlager zum Einlegen

des zu coupierenden Sehweifes bildet, so konstruiert ist, daß

er mit der beilförmigen Klinge tatsächlich zur echten Schere

mit gegeneinander schneidenden Blättern wird, so daß das Ganze

einer Blechschere ähnlich ist. Die Vorteile des neuen Instruments

sind nach H. a) leichte und vollkommene Reinigung nach den

Regeln der modernen Operationstechnik, b) größere Wirksamkeit

und c) vermehrte Haltbarkeit. Richter.

Rippenknorpelfraktur mit partieller Rippendefelrtion

bei einem Hunde.

Von Prof. W. C. Schimmel in Utrecht.

(Üstcrr. Monalsschr. f 'I‘lerh. 1907, S. 111.)

Ein Foxterrier, welcher 14 Tage vorher von einem Wagen

überfahren worden war, wurde mit einer Wunde an der linken

Brustwand zur Behandlung überbracht. Zwei Tage vorher war

die Wunde infolge eines Sprunges dadurch entstanden, daß eine

Rippe die Haut durchbohrte. Es handelte sich um die siebente

Rippe, welche an ihrem Ende noch ein Stückchen Knorpel trug,

soweit sie hervorragte, von Periost beraubt und nicht mehr mit

der Pleura costalis verbunden war. Außer lokalem Schmerz

zeigte Patient nichts Abnormes. Von der vorstehenden Rippe

wurde ein 3 cm langes Stück abgeschnitten. Nachdem sich

nach einigen Wochen noch ein Sequester abgestoßen hatte,

heilte die Wunde vollständig aus. Richter.

Kastration der Stiere mittelst Sandscher Zange und

Emuskulator.

Von Tierarzt Engen Ebersberger, Tann in Niederbayern.

(Wochenschrift für Tierheilkunde und Viehzucht, 51. Jahrg., Nr. 9)

Verfasser benutzt bei der Kastration der Stiere eine andere

Reihenfolge als sonst üblich ist. Statt zuerst den einen und

dann den anderen Testikel vollständig zu entfernen, legt er

zuerst den einen Hoden von seinen Umhiillungen durch Schnitt

frei, durchstößt das Septum mit der Fingerspitze und trennt die

Tunica vaginalis communis mit der Schere durch. Nunmehr

wird der nebenseitige Hoden ebenso behandelt. Hierauf schiebt

E. zuerst bei dem einen und dann bei dem anderen Hoden die

Tunica vaginalis communis, nachdem dieselbe von ihrer An

heftungsstelle am Samenstrang losgetrennt worden ist, hinauf

u
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bis zur bekannten dünnen Stelle. Erst nachdem dieses geschehen,

wird mit der Sandschen Zange und Emaskulator der eine und

sodann der zweite Hoden abgequetscht, wobei die Zange zirka

drei Minuten auf jeder Seite einwirken muß.

Der Erfolg ist bei Innehaltung der angeführten Reihenfolge

derart, daß Nachblutungeh ausgeschlossen sind. Die Erklärung

hierfür ist darin gegeben, daß, da sich das Tier bei der äußerst

raschen Abquetschung des Samenstranges mittelst der Zange

nicht mehr wehrt, keine Ursache zur Zerstörung des neu

gebildeten Thrombus besteht. J. Schmidt.

Über Geburtshilfe beim Pferde.

Von Amtstierarzt Anton Tapken in Varel.

(Monntshefte für praktische Tierheilkunde, XVIII. Bd., 3/4. Heft)

Der im Gebiete der Geburtshilfe reich erfahrene Autor

‘gibt in dem vorliegenden Artikel an der Hand einer großen

Kasuistik sehr lehrreiche Mitteilungen. Im allgemeinen gebraucht

T. dieselben Hilfsmittel wie beim Rinde. Eine möglichst schnelle

Hilfeleistung ist bei Schwergebnrten des Pferdes dringend ge

boten, denn es können wenige Minuten für den Ausgang ent

scheidend sein. Um den heftigen Wehen möglichst entgegen

zuarbeiten, ist es zweckmäßig, das Pferd bis zur Ankunft des

Tierarztes stehend zu erhalten bzw. herumzufihren. Für die

Geburtshilfe ist ein geräumiger Platz erforderlich, damit bei

einem plötzlichen Hinwerfen des Pferdes die hilfeleistenden

Personen ausweichen können. Auch kann es notwendig sein,

das Pferd zu werfen oder ihm Spannstricke an die Hinterfesseln

zu legen. Gebärende Stuten wälzen sich oft unvermutet über

den Rücken und schlagen dabei nach hinten aus, weshalb der

Geburtshelfer auch hiergegen eine Fesselung vornehmen muß.

Die Embryotomie, zu welcher T. das Pflanzsche Instrument

empfiehlt, ist beim Pferde verhältnismäßig häufig nötig, denn

T. nahm sie bei 57 Schwergeburten 24 mal vor. Namentlich

kommt die Entfernung eines Vorderbeines und die Amputation

im Sprunggelenk in Betracht. Weiter gibt T. ausführliche Be

schreibungen der einzelnen Anomalien unter Beifügung der

Kasuistik. Er bespricht die Wehenschwäche, Versio und Torsio

uteri, fehlerhafte Haltung des Kopfes, fehlerhafte Haltung der

Vorderbeine, Fußbeugehaltung der Hinterbeine, reine Steißlage,

Vertikallage, Rückenquerlage, Bauchquerlage, Seitenstellung,

Rückenstellung, Verkrümmungen. Am häufigsten kam fehler

hafte Haltung des Kopfes‘ vor (19 Fälle), hiernach Seiten- bzw.

Rückenstellung (10 Fälle). Zum Schluß bespricht T. noch die

Krankheiten und Anomalien, die während und infolge der Geburt

entstehen, nämlich Ruptur des Uterus oder der Vagina und

Verblutung, Prolapsus uteri, Prolapsus vesicae, Zurückbleiben

der Nachgeburt. Er erwähnt dabei, daß Schwergeburten des

Pferdes sehr häufig Verluste zur Folge haben. So verlor

Wollesen 36,36 Proz., nämlich von 22 Stuten 8. Fast genau

soviel, 36,71 Proz., nämlich von 57 Stuten 21, verlor auch T.

Davon war viermal die Geburt überhaupt nicht zu beenden,

obwohl einmal drei Tierärzte zur Stelle waren. In einigen

andern Fällen war schon vor der Hilfeleistung das Muttertier

tödlich verletzt. Rdr.

Meningomyelitis des verlängerten Marks und Rücken
marks beim Hund. V

Von Marchand, Petit und Coquot.

(Recueil d'Ali'ort, Heft l, 1906.)

Ein 18 Monate alter großer Berghund, der am 23. Mai 1905

der Alforter Klinik zugeführt wurde, litt an Parese der Hinter

 

extremit'a'ten mit gesteigerter Reflexerregbarkeit. Eine voll

ständige Paralyse ist jedoch nicht vorhanden, denn die Füße

haben noch eine gewisse Beweglichkeit erhalten. Die Sensi

bilität ist normal.

Es werden Einreibungen von Antimonsalbe auf die Lenden

gegend und täglich eine Injektion von 0,001 g Strychnin unter

die Haut gemacht, worauf eine kleine Besserung eintritt, die

vom 25.—28. Mai anhält, so daß der Hund wohl wieder stehen,

aber sich nur mit Mühe bewegen kann. Den Kopf hält er be

ständig eingezogen. Die Sinne funktionieren normal.

Vom 29. Mai ab wird mit den Strychnininjektionen auf

gehört und werden ihm täglich 0,20 g Jodkalium verabreicht.

Das Tier geht bald wieder schlechter, obschon es vom 5. Juni

ab täglich eine Viertelstunde auf der ganzen Länge des Rücken

markkanals und auf beiden Seiten des Schädels elektrisiert

wird. Die Gliedmaßen sind steif und machen Mähbewegungen.

Beim Gehen schwankt das Tier wie ein Betrunkener, die Füße

knicken ein und versagen den Dienst. Schließlich stellen sich

Krämpfe ein, während welchen sich die Hinterfüße beugen und

die Vorderfiiße ganz steif werden.

Bis zum 20. Juni hat sich sein Zustand noch verschlimmert.

Beim Rufen kommt der Hund erst nach einigem Zaudern auf

einen zu, er schwankt und streift mit der Rückcnfläche der

Vorderfußzehen den Boden, als ob die Strecker gelähmt wären.

Aus dem offenen Maule fließt Speichel heraus.

die Vorderbeine kreuzt, so bringt er sie wieder in die frühere

Stellung zurück. In ihnen ist die Sensibilität vollständig ver

schwunden, während sie in den Hinterfiißen noch erhalten ist.

Es hat sich auch Polyurie eingestellt.

Wenn man ihm

Der Hund wird getötet und seziert. Die Herausnahme des

Gehirns und des Rückenmarks ist sehr schwierig, da die Hirn

häute mit der Schädelbasis verwachsen sind. Die Pia mater

ist an der Oberfläche des verlängerten Marks und des Hirn

knotens sehr verdeckt und stark entzündet. Makroskopisch ist

die Entzündung vom zweiten Cervikalnervenpaar bis zu den

Großhirnschenkeln genau sichtbar. Das Großhirn selbst scheint

normal zu sein.

Die linke Hälfte des verlängerten Marks ist durch den

Druck, den die entzündete und an einzelnen Stellen auf 1/2 cm

verdeckte Pia mater darauf ausgeübt hat, atrophiert. Die

Zellen der Gehirnnerven sind verändert. Ihre chromophile Substanz

ist so zu sagen pulverisiert und ihre Protoplasmafortsätze ent

halten schon in der Nähe des Zellkörpers keine solche mehr.

Ihre Kerne sitzen exzentrisch.

Das Epithel der vierten Gchirnkammer ist durch einen Streifen

embryonaler Zellen ersetzt. Die Nervenfasern der von der ver

deckten Pia mater umschlossenen Gehirnnerven sind größtenteils

degeneriert.

Die in der Pia mater verlaufenden Blutgefäße haben eine

stark verdickte Wand, welche nur ein geringes Lurnen umschließt.

Im Halsmark finden sich die gleichen Veränderungen. In

den Hörnern der grauen Substanz sind die Bewegungszellen

atrophiert, ihre Granulierung fast vollständig verschwunden. Ihre

Kerne sitzen exzentrisch, deren Kernkörperchen sind nur schwer

färbbar und Protoplasmafortsätze sind kaum sichtbar.

Um den Zentralkanal herum ist die Neuroglia stark hyper

plasiert, von ihm selbst aus ziehen Fissuren in diese neugebildete

Neuroglia hinein, außerdem ist er stark dilatiert.
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Im Niveau des dritten Halsnervenpaares befindet sich ein ' zwar durch Weiterverimpfung auf Affen. Dieses Faktum wurde

kleiner Erweichungsherd im linken Vorderhorn. Im ganzen

Halsmark sind die im Entzündungsgebiete verlaufenden Hinter

und Vorderstrltnge degeneriert und die Myelinscheiden der

letzteren ganz verschwunden. Der Teil der weichen Gehirnhaut,

der das eigentliche Rückenmark umschließt und makroskopisch

gesund zu sein schien, ist auch hier entzündet und verdickt, ja

sogar die Lendenmarkportion ist noch etwas alteriert.

Auch auf einzelnen Stellen des Gehirns hat sich die Lepto

meningitis ausgebildet und gerade in der Gegend des Bewegungs

zentrums. Die tunica externa der verlaufenden Blutgefäße ist

entzündet und die darunter liegende Gehirnrinde weist eine

Proliferation der Neuroglia auf.

Die Verfasser glauben aus obigen Beobachtungen folgende

Erwägungen schließen zu können:

Die Parese der Hinterfüße ohne Verminderung der Sensi

bilitä.t in ihnen kann nur durch jene Störungen in den Nerven

hervorgerufen worden sein, die durch den von den verdeckten

Gehirnhäuten auf das Rückenmark ausgeübten Druck entstanden

sind.

Die Paralyse der Vorderfiiße hatte sich auf die motorischen

und sensiblen Nerven erstreckt. Die Lähmung der Bewegungs

nerven war zwar keine vollständige, aber eine um so stärkere,

je weiter sie sich gegen das Fußende hin erstreckte. Dies sind

Symptome einer Polineuritis und die Verfasser haben ja in der

Tat eine partielle Degeneration der in den verdickten Teilen

der Gehirnhaut liegenden vorderen und hinteren Nervenwurzeln

festgestellt.

Die übrigen Symptome, wie das beständige Einziehen des

Kopfes, der schwankende Gang, das geöffnete Maul, aus dem

fortwährend Speichel floß usw.‚ ließen darauf schließen, daß die

Läsionen im verlängerten Mark und im Hirnknoten liegen

mußten.

Der Gang der Krankheit war etwa folgender: Septe

meningitis in der Gegend des verlängerten Markes und des Hals

markes, Veränderungen in den Nervenwurzeln selbst, durch

direktes_Übergreifen der Entzündung auf die Nervcnfasern. Auf

die Leptomeningitis folgende Myelitis, die durch die Blutgefäße

von dort dahin verpflanzt worden war. Degeneration der Zellen

der Vorderhörner im Halsmark und verlängerten Mark, die auf

die Läsionen in den Nervenwurzeln gefolgt war.

Helfer.

Wochenübersicht über die medizinische Literatur.

Von Dr. P. leß, Charlottenburg,

Königlicher Kreistierarzt.

Ccnlralblatl für Bakters'oloqüa, Parasiten/runde und Infektions/rranklzcilen,

Originale Bd. XLIII, Heft 6'.

Über Versuche mit Tuberkelbszlllenstllmmen menschlicher Her

kunft an Schlangen und Blindschleichcn und über Mutatlonen

menschllcher Tuberkelbazlllcn; von Privatdozent Dr. Josef Sorge

und Dr. Erhard Sueß. -< Aus der großen Zahl der Über

tragungsversuche geht hervor, daß eine Umwandlung von Art

merkmalen des menschlichen Tuberkelbazillus in jene des

Kaltblüterbazillns auch unter den voraussichtlich günstigsten

Bedingungen nur in den seltensten Fällen eintritt.

Impfsyphilis der Affen: von J. Siegel. — Siegel kommt zu

folgenden Schlußsätzen: Die Übertragungsmöglichkeit der Syphilis

auf Kaninchen ist zuerst von mir und Schulze bewiesen und

 

später bestätigt durch Scherber und Neißer. Es ist zuerst

von mir nachgewiesen, daß mit den inneren Organen der mit

Syphilis geimpften Affen weiter geimpft werden kann. Später

von Neißer bestätigt. Es gelingt, bei cynomorphen Affen, be

sonders bei Pavianen, sekundäre Hauterscheinungen zu erzielen,

ebenso deutlich, wenn auch nicht in demselben Prozentsatze,

wie bei Schimpansen. Es kommen bei cynomorphen Affen

Erkrankungen innerer Organe, besonders der Leber, vor, die

vielleicht auf die Impfung zurückzuführen sind.

Untersuchungen über Spirochaete palllda und einige andere

Spirochaetenarten, insbesondere in Schnitten; von Marinestabsarzt

Dr. Mühlens. — Mühlens, dessen Arbeit noch nicht vollendet

veröffentlicht ist, ist zu der Überzeugung gekommen, daß sich

die Nervenfasertheorie von W. Schulze und Saling nicht mit:

seinen Befunden vereinbaren läßt. Nervenfasern, so sagt der

Verfasser, sind die von Herrn Professor Frosch und ihm neben

einander lebend und aktiv beweglich, sowie im Ausstrich ge

sehenen Gebilde aus der syphilitischen Kaninchencornea ganz

sicher nicht, noch weniger elastische Fasern oder Zellgrenzen

und dergleichen. Sie sind vielmehr echte Spirochaetae pallidae,

zu deren Nachweis in der mit Syphilismaterial geimpften

Kaninchenhornhaut nach den Befunden des Verfassers die

Levaditischnittmethode wahrscheinlich ebenso entbehrt werden

kann, wie zum Nachweis der Spirochaete pallida in Organen

von kongenital syphilitischen Kindern, wie Verfasser noch zeigen

wird.

Untersuchungen über die in Italien vorkommende Piroplasmose

des Pferdes; von Prof. Dr. L. Baruchello und Dr. N. lllori. —

Schlüsse: Die in den Sommermonaten in Rom und der römischen

Campagna und in vielen anderen Gegenden Italiens auftretende

Pferdekrankheit, bisher allgemein Typhus, typhöses Fieber, In

fluenza usw. benannt, ist nicht bakterischer Natur, sondern wird

durch endoglobuläre Protozoön hervorgerufen. Die Piroplasmose

des Pferdes entspricht in den klinischen Symptomen genau dem

typhösen Fieber, wie dieses von d'Arboval und Cadelac be

schrieben worden ist. Wir können nicht bestätigen, daß der bei

besagter Krankheit von uns angetroffene Parasit mit dem

Laveranschen Piroplasma equi, welches in Südafrika und in an

deren Tropengegeuden die Pferdemalaria hervorruft, identisch

ist, wenn er auch dessen Hauptmerkmale aufweist und wir auch

noch einige Parasitenformen zu Gesicht bekamen, die von anderen

Forschern selten oder nie beobachtet wurden.

Geflügelkunde.

Von Professor Dr. l. Schmldt.

Unkenntnis oder beabsichtigte Täuschung?

In einem Artikel der Leipziger Geflügel-Zeitung, Heft II,

1907, finden wir unter der Aufschrift: Die Homöopathie im

Dienste der Geflügelzucht (als Verfasser zeichnet sich M.)

folgende Blütenlese von Behauptungen:

‚Für den Kranken ist der Arzt da und für das kranke Tier der

Tierarzt! Leider ist aber auf dem Lande weit und breit eine sach

gemäße tierärztliche Hilfe nicht vorhanden, auch kann dieselbe unter

Umständen recht kostspielig werden. Dazu gibt es gewisse Krankheiten,

die ganz plötzlich einsetzen, wir erinnern nur an den Rotlauf der

Schweine, und mit einem schnellen Tode endigen, wenn nicht sofortige

Hilfe zur Hand ist. Da heißt es, sich selbst helfen und schnelle Hilfe

ist doppelte Hilfe! Intelligente Landwirte haben dies schon längst ein

gesehen nnd haben sich ausgerüstet mit einer Tierarzneihpotheke, die
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eine Anzahl der wichtigsten Arzneimittel für die gebräuchlichsten Tier

krankheiten enthält. Unter allen Heilmethoden hat sich aber keine

einzige so glänzend bewährt für die Laienhand wie die homöopathische

Heilmethode. Das hat sich in der neuesten Zeit ganz besonders gezeigt

bei dem so gefährlichen Rotlauf der Schweine, der oft in wenigen Tagen

nicht nur die sämtlichen Schweine einzelner Güter und Gehöfte dahin

rafl'te, sondern sogar ganze Dörfer und Gegenden schrecklich heim

suchte. Bekanntlich wirkt die Schutzimpfung nicht mehr, sobald die

Krankheit bereits ausgebrochen ist.)

Was nun für das Schwein und die großen Haustiere von Nutzen

ist, muß doch gewiß auch für das Geflügel heilwirkend sein. Und wird

nicht gerade der Geflügelzüchter auf seinem Geflügelstande sehr oft

schwer heimgesucht von verheerenden Krankheiten? Denken wir an

die Geflügelcholeru und ll'ühnerpcst, Diphtheritis und wie die Schreckens

gespenster alle heißen, die oft in wenigen Tagen große Züchtereien

entvölkern und prächtige Ausstellungen vernichten. Wie viel wertvolle

Tiere werden durch diese Würgengel gefordert und mancher arme Ge

flügelzüchter, der von seinem schönen Stamme, den er sich für schweres

Geld erworben hatte und von ihm eine gute Nachzucht erzielen wollte,

sah sich getäuscht und seine Hoffnung verloren. Und wie greifen die

Tierärzte bei solchen Krankheiten ein? Vernichten der befallenen Tiere,

das ist die einzige Parole. Nicht so denkt der Homöopath. Er hat in

seiner kleinen homöopathischen Hausapotheke, die zugleich für Mensch

und Tier brauchbar ist, zuverlässige Mittel, dem Feinde wirksam ent

gegentreten zu können. Übrigens ist es gar nicht nötig, daß dieselbe

eine große Anzahl von Arzneimitteln enthält, mit 15—20 der wichtigsten

Medikamente liißt sich schon viel ausrichten. Die Hauptsache ist,

daß man ihre Heilwirkung genau kennt und bei Ausbruch der Krank

heit sofort eingreift, bevor dieselbe ihren Höhepunkt erreicht hat.“ So

Iäßt sich z. B. eine Erkältungskrankheit, ein ausgcbrochener Schnupfen

leicht heilen durch einige Gaben Aconitum und Belladonna. Läßt man

jedoch der Krankheit seinen Lauf, so entwickelt sich daraus Diphtheritis.

Es soll deshalb unser Bestreben sein, unsere Leser immer mehr von

der Heilwirkung der Homöopathie zu überzeugen und ihnen den Weg

zu zeigen, durch welche Heilmittel die verschiedenartigsten, leichten

und schweren, Krankheiten des Geflügels zu heilen sind. „Ebenso sollen

auch bewährte, zuverlässige homöopathische Apotheken bekannt gegeben

werden, welche sowohl einzelne Arzneimittel als auch kleine Haus

apotheken zu billigen Preisen versenden. An der homöopathischen

Tierarzneiliteratur ist auch kein Mangel. sie hat sich in Deutschland

mächtig entwickelt und wir werden nicht verfehlen, unsere Leser auch

mit dieser bekannt zu machen.“

Diesen Expektorationen folgt nun eine Erklärung des

Wesens der Homöopathie. Die scheinbar wundersame Wirkung

einer Arznei in x-ter Potenz wird damit begründet, daß die

Impfung, der Bienenstich, die Ansteckung mit Krankheitsstolfen

doch auch mächtig auf den tierischen Organismus einwirke —

trotz der geringen Menge des krankmachenden Stoffes usw.

„Der praktische Amerikaner ist uns auch in diesem Punkte

schon längst voraus. Jeder Farmer hat für seine großen Vieh

herden und Gefliigelhöfe nur die homöopathische Hausapotheke

zur Hand und versteht es, drohende Krankheiten im Anfangs

keim zu ersticken, weshalb auch in Amerika Seuchen unter den

großen Viehbeständen zur Seltenheit gehören.“

Beim Lesen obiger Zeilen weiß man wirklich nicht, ob

man weinen oder lachen soll, wird doch in ihnen trotz der

Kürze der Ausführungen eine solche Summe von unzutreffenden

Behauptungen aufgestellt, daß man ein kleines Meisterstiick von

Verdrehungen der Tatsachen vor sich zu haben glaubt. Die

Sätze: Auf dem Lande ist weit und breit keine tierärztliche

Hilfe vorhanden, die Schutzimpfung nutzt nichts mehr, sobald

der Rotlauf ausgebrochen ist, keine Heilmethode wirkt so

glänzend wie die homöopathische (‘wie steht es denn mit der

chirurgischen Heilmethode?), Vernichten der befallenen Tiere

ist die einzige Parole der Tierärzte, aus Schnupfen entsteht die

Diphtheritis, unter den großen Viehbeständen Amerikas gehören

Seuchen zu den Seltenheiten usw., sind einfach köstliche Blüten

der Phantasie. Auf eine Widerlegung des besprochenen Inhaltes

näher einzugehen, erübrigt sich, ebenso soll auch keine Er

örterung über Wert und Unwert der Homöopathie bei Tieren

an dieser Stelle Platz greifen. Mir liegt es nur am Herzen,

die Leser der B. T. W. mit vorstehenden Ausführungen bekannt

zu machen und ihnen zu zeigen, daß selbst in unserer natur

 
wissenschaftlich und medizinisch so aufgeklärten Zeit kein Unsinn

so groß sein kann, daß er nicht noch seinen öffentlichen Verteidiger

fände. Im übrigen soll auch hier das ernste Bedenken nicht

verschwiegen werden, daß durch derlei publizistische Betätigung

den Tierbesitzern in Wirklichkeit kein Nutzen, sondern Schaden

zugefügt und dem gemeinschaftlichen Arbeiten des Tierarztes

mit dem Besitzer unnötige Schwierigkeit bereitet wird.

J. Schmidt.

Einfluß des Klimas und des Bodens auf‘ die

Geflügclzucht.

Von Dr. Bl ancke-Fredersdorf-Berlin.

(Dcutrchc landwirtschaftliche Geflügel-Zeitung, 10. Jahrg, Nr. 13.)

Die Tatsache, daß alljährlich nach Deutschland große

Mengen von Eiern, geschlachtetem und lebendem Geflügel ein

geführt werden, begründet man sehr häufig mit dem Einwand, daß

Deutschlands Klima bei weitem nicht so günstig für die Geflügel

zucht sei als das des Auslands. Diese Ansicht ist unzutreffend.

Wenn Rußland und Österreich-Ungarn beispielsweise so reichen

Export treiben können, so liegt dies an der verhältnismäßig

dünn gesäten Bevölkerung, an der ungenügenden Verwertbarkeit

des erzeugten Geflügels auf dem Inlandsmarkt und an der

Billigkeit des Futters. Aber freilich: Klima und Boden sind

Dinge, deren Einfluß wir doch genügend beachten müssen.

Fassen wir die Hühner ins Auge, so ergibt sich als deren ur

sprüngliche Heimat Ostindien, demnach ein Gebiet, das der

sogen. heißen Zone angehört. Darum besitzen auch die Hühner

eine besondere Vorliebe für die warme Jahreszeit und setzen

im Winter mit dem Legen aus oder schränken es wenigstens

aufs äußerste ein. Wir würden nun aber irren, wenn wir die

heiße Zone etwa als Eldorado der Geflügelzucht ansehen würden;

ganz abgesehen davon, daß die Eingeborenen wenig Interesse

für derlei Arbeit bekunden, sind die Hühner daselbst sehr vielen

parasitären Krankheiten ausgesetzt, sie zeigen geringeren Fett

ansatz als bei uns und sind mit ihrer Eierproduktion sehr träge.

Darum ist die gemäßigte Zone mit ihrem zeitweiligen Temperatur

wechsel, welcher Sistleren oder Zunahme der Legetätigkeit,

Gleichbleiben oder Vermehrung des Fettansatzes und günstiges

Wachstum des Gefieders bedingt, noch am meisten zusagend.

In Europa ist — abgesehen vom nördlichsten Teil -— Ge

flügel zahlreich vorhanden; ebenso finden wir ähnliche Ver

hältnisse in Japan und China. Von Amerika sind es die Ver

einigten Staaten, welche sich mit der Geflügelzucht befassen,

während Südamerika in dieser Beziehung noch nichts Besonderes

leistet. Am günstigsten liegen die klimatischen Verhältnisse

auf den britischen Inseln: Sommer und Winter sind mild, selbst

bei starker Wärme besitzt die heiße Luft einen großen Feuchtig

keitsgehalt. Deutschland kann in dieser Beziehung England

nicht gleichkommen, dennoch ist aber bei uns das Klima immer

hin noch ein solches, daß wir schöne Erfolge erzielen können,

Das Geflügel ist auch ein Produkt des Bodens, dies zeigt

sich in seinem Verhalten am deutlichsten. Leichter Boden

bleicht die Beine der Hühner, Lehmboden gestaltet die Farben

der Beine glätter und dunkler. Schwerer Boden begünstigt die

Eierproduktion und das Wachstum der Kücken. Nassen, un

dnrchlässigen Boden vertragen die Hühner sehr schlecht. Die

Bedeutung des Bodens für die Zucht wird noch zu wenig ge

würdigt, nach B. sollten systematische wissenschaftliche Versuche

über den Einfluß des Bodens angestellt werden.

J. Schmidt.
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Die Errichtung einer Landes-Geflügelznchtanstalt in

Württemberg

wird nach einem Bericht über die Sitzung des Gesamt

Kollegiums der Kgl. Zentralstelle für Landwirtschaft in

Württemberg beabsichtigt. Für die Gründung einer solchen

Anstalt haben sich das württembergische Kultusministerium,

die Zentralstelle für die Landwirtschaft und die Direktion der

Landwirtschaftlichen Akademie Hohenheim ausgesprochen. Mög

licherweise wird der letztgenannten Akademie die Geflügel

znchtanstalt angeschlossen, ein Verfahren, das sicherlich für

beide Teile nur nutzbringend sein würde. J. Schmidt.

Zucker als Geilügelfutter.

Nachdem man in Deutschland schon seit geraumer Zeit die

Melasse in Verbindung mit anderen Futtermitteln als Nahrung

für Pferde, Rinder und Schweine verwendet hat, soll jetzt in

Amerika, dem Lande der größten und rationellsten betriebenen

Geflügelfarmen, der Versuch gemacht worden sein, die Melasse

auch als Geilügelfutter zu gebrauchen. Um eine gewisse

Leichtigkeit im Verfüttern zu erzielen, ist der Melasse eine

trockene Pulverform gegeben worden (patentiert). In Ver

bindung mit eiweißhaltigen Körnern usw. soll dieses Präparat

die Eierproduktion sehr anregen; auch das Gefieder und die

Knochen sollen am Wachstum profitieren. Von dem erzielten

Fleisch wird behauptet, daß es sehr schmackhaft sei. Der

pekuniäre Nutzen besteht in der frühen Marktfäbigkeit des mit

Melasse genährten Geflügels. J. Schmidt.

Erkrankung des Blinddarms beim Geflügel.

Von J. Guillard.

(Progrüs vüt. ‘906, II. Scm.‚ S. 11.)

Guillard beobachtete im Sommer 1906 bei Gänsen und

jungen Truthiilmern eine eigenartige Blinddarmentzündung. Die

Tiere verloren den Appetit, die Nahrungsstoffe blieben im Kropf

sitzen, das Gefieder sträubte sich, die Bewegungen wurden

schwerfälliger, die untere Seite des Bauches wurde blau, es

stellte sich ein gelblicher Durchfall ein und nach Verlauf von

sieben bis acht Tagen starben die Patienten. Bei der Sektion

war das Coecum — eins oder beide 7* mit einer gelblichen

diphtheritischen Masse ganz angefüllt oder geradezu ausgegossen.

Die Masse ähnelte der, die man sonst bei der Diphtherie in

Mund und Rachen des Geflügels findet. Zur Behandlung emp

fiehlt G. deckende und süße Mittel dem Futter beizumischen,

wie z. B. Malven- oder Eibischwurzelabkochnng, Lakritzensaft,

Syrup, Honig und als Medikament B. Naphtol. Die Futterkörner

sollen vorher in einer schwachen Desinfektionsflüssigkeit auf

geweicht werden, z. B. Carbolsäure oder spirituöse Lösung von

Salol. Rdr.

Phosphorvergiftung bei Hühnern.

(Vcröil'entl. n. d. Jahrol-VeteriMir-Berichten der beamt. Tierärzte Preußens

I’. d. J|hr 1904, 2. Toll, S. 44.)

Kreistierarzt Träger in Belgard berichtet über eine

Phosphorvergiftung bei Hühnern, die dadurch entstand, daß

Phosphorlatwerge mit Hafer vermischt in böswilliger Absicht

ausgestreut werden war. Die Hühner saßen traurig mit auf

gesträ.ubtem Gefieder, taumelten, bekamen Durchfall und komatöse

Zustände. Einige der erkrankten Hühner wurden noch ge

schlachtet. Später fiel zwar auf, daß die Schürze, an welcher

sich die mit dem Ausweiden der Hühner beschäftigte Frau die

Hände gewischt hatte, im Dunkeln leuchtete. Dies wurde jedoch

nicht beachtet, vielmehr verwendete man die notgeschlachteten

 

Hühner zur Beköstigung einer Begräbnisgesellschaft. Die Per

sonen, welche von dem Fleische genossen hatten, erkrankten

bald unter den Erscheinungen von Leibschmerzen und Brech

durchfall; gestorben ist jedoch niemand. Rdr.

Präventive und kurative Impfung gegen Vogel—

Diphtheritis.

Von August Eloire, Veterinär in (‘audry-(Nord)Frankreich.

(Österreich. Monatsschrift f. Tierheilkunde, 31. Jhrg. Nr. 9, Origlnnlarlikel).

Verfasser nimmt Bezug auf die von C. Gnerin, Chef des

Laboratoriums am Institut Pasteur in Lille, entdeckte und

ausgearbeitete Impfung gegen Vogeldiphtherie. G. hatte im

Jahre 1902 folgende für sein Verfahren grundlegende Sätze auf

gestellt: „Von allem Geflügel ist die Taube für die Vogel

diphtheritis am empfindlichsten. Bei ihr ist die Virulenz des

Mikroben eine gesteigerte und fixiert sich bei aufeinander

folgenden Durchgängen. Die experimentelle Übertragung der

Vogeldiphtherie kann bei der Taube sehr leicht bewerkstelligt

werden, nicht bloß durch Inokulation, sondern auch durch

Ingestion virulenter Produkte, in erster Linie der Auswurfs

stofl‘e von erkrankten Tieren. Man kann bei den für die

Seuche empfänglichen Tieren durch die Injektion des abge

schwächten Virus in das Peritoneum eine wirksame, dauernde

Immunität erzielen. Es ist ferner möglich, vom Pferde ein

antimikrobisches Präventivserum von großer Wirksamkeit zu

erhalten, das den empfindlichen Tieren eine aktive Immunität

durch Serovakziuation mitteilt.“

1904 übergab G. seine Impfmethode den französischen Ge

flügelzüchtern zum Gebrauch. Aus der von ihm aufgestellten

Instruktion für die Impfungstechnik etc. soll Nach

stehendes hier Platz finden:

Die Geflügeldiphtherie (ansteckende Koryza) ist eine Er

krankung septikämischer Natur mit häufigen chronischen Lokali

sationen. Sie wird durch einen Mikroben der Gruppe

Pasteurella verursacht, Welcher‘ nicht selten sekundäre In

fektionen begünstigt. Die Vakzination verfolgt den Zweck, dem

Geflügel Schutz gegen die Pasteurella zu bieten und dasselbe

auch gegen die sekundären Infektionen zu schützen. Sie basiert

auf Verwendung des abgeschwächten Virus und kann bei

Hühnern, Perlhiihnern, Rebhühuern, Fasanen, Tauben, Gänsen

und Enten angewendet werden. Zwei Inokulationen in einem

Zwischenraum von zwölf Tagen sind erforderlich; sie sollen nur

bei jungen, unverseuchten Tieren gebraucht werden. Der

günstigste Termin ist ca. 15 Tage nach der Geburt. Der

Impfstoff wird in Tuben versendet und trägt die Signatur:

erstes oder zweites Vakzin. Das Impfen geschieht mit einer

Injektionsspritze, deren Inhalt ein Gramm beträgt. Die jedes

malige Dosis soll ein Achtel Gramm ausmachen. Die Impfung

geschieht unter die Haut, vorzugsweise im Niveau der Brust

beinregion, zur Rechten oder zur Linken des Brustbeinkammes.

Bei der Bestellung des Vakzins ist die Gattung des zu

impfenden Geflügels anzugeben.

Die von den französischen Züchtern auf Veranlassung G.s

bei 10 426 Tieren angestellten Versuche ergaben, daß die bei

genannter Seuche sonst vorhandene Mortalitätszifi‘er sich um vier

Fünftel verringerte »— ein sehr schöner Erfolg.

Während, wie schon betont, diese Impfmethode nur präventiven

Wert haben sollte, wandte sie Eloire probeweise zu kura

tiven Zwecken an. Die kranken Tiere wurden vor der

Impfung in folgender Weise behandelt: Alle sich in den
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oberen Luft- und Verdauungswegen zeigenden, erreichbaren

Membranen und anderweitigen Exsudatmass_en wurden behutsam

entfernt; die freigelegten kranken Partien wurden mittelst

eines mit einer Lösung von zweiprozentigem Pyoktannin oder

Methylenblau in Vasogen befeuchteten Pinsels tuschiert. Zur

äußeren Unterscheidung von den gesunden Stücken erhielten

die kranken Tiere auf der Schulter einen farbigen Pinselstrich.

Die Impfergebnisse waren geradezu überraschend; der

Verfasser sieht sich daher veranlaßt, die Impfung zu empfehlen,

indem er sich in vorliegender Publikation wie folgt ausspricht:

l. Die Präventivvakzination gegen Vogeldiphtherie

mittelst der Methode Guerin ist nicht gefährlich und

nicht danach angetan, diese ansteckende Krankheit in

einen Hühnerhof einzuführen, indem sie bisher nicht

aufgetreten ist.

2. Man ist berechtigt, zu deren vorbeugenden Eigen

schaften auch die von Guerin nur vermuteten Heil

wirkungen anzunehmen.

3. Die antidiphtheritische Impfung kann und soll

ohne Scheu bei allem Geflügel eines Hühnerhofes,

welches immer auch deren Alter sei, stets dann in An

wendung kommen, sobald ein Ausbruch dieser Seuche

zu befürchten ist. ‘J. Schmidt.

Tagesgeschichte.

Die Gehälter der Departementstieriirzte.

Von Veterinär-Rat Bermbach-Oppeln.

Wer den wirtschaftlichen Tagesfragen in letzter Zeit nicht

ganz teilnahmlos gegenübergestanden hat, dem kann nicht ent

gangen sein, daß sich überall in der Beamtenschaft das Streben

nach einer den heutigen Teuerungsverhältnissen angemessenen

Erhöhung der Gehälter und sonstigen Bezüge geltend macht.

Die Staatsregierung hat die Berechtigung dieser Wünsche

wiederholt anerkannt, und in der Sitzung des Abgeordneten

hauses vom 24. April d. J. hat der Herr Finanzminister in Er

widerung auf eine Rede des Abgeordneten Freiherrn v. Zedlitz

die Erklärung abgegeben, daß mit dem nächsten Etat ein Plan

vorgelegt werden soll, nach dem die Gehälter sämtlicher Be

amten in abschließender Weise neu geregelt werden sollen.

Das Interesse der Departementstierärzte und die Rücksichten

auf das Ansehen des tierärztlichen Standes, das, wie weiter

unten dargetan werden soll, aufs engste mit der Stellung der

Departementstierärzte verknüpft ist, lassen es geboten erscheinen,

zu dieser Frage Stellung zu nehmen:

Die Tätigkeit der Departementstierärzte ist für den vieh

besitzenden und namentlich für den mit Vieh und tierischen

Produkten Handel treibenden Teil der Bevölkerung von weit

tragender Bedeutung, da die genannten Veterinärbeamten als

Referenten bei den Regierungen oder, falls sie dies nicht sein

sollten, als technische Beiräte der Regierungs-Präsidenten auf

alle den Verkehr mit Tieren und tierischen Produkten inner

halb des Regierungsbezirks betreffenden Anordnungen der Landes

polizeibehörden einen entscheidenden Einfluß ausüben. Ferner

haben die Departementstierärzte nicht selten als Obergutachter

in Viehseuchen- oder Fleischbeschau-Angelegenheiten sowie als

Revisoren der öffentlichen Schlachthöfe tief in die wirtschaft

lichen Interessen sowohl des einzelnen als auch ganzer Ver

bände einzugreifen, und endlich sind sie als Vorsitzende mehrerer

 

Prüfungskommissionen mit in erster Linie dazu berufen, für

zahlreiche Personen bedeutsame Entscheidungen zu treffen.

Hat daher die Allgemeinheit ein berechtigtes Interesse

daran, daß die Stellung der Departementstierärzte so aus

gestattet wird, daß sie selbst für die Besten unter den Tierärzten

erstrebenswert erscheint und daß sich in ihr tatsächlich auch nur

Tierärzte von erprobter Tüchtigkeit und sonstiger guter Quali

kafition befinden, so trifft dies noch in weit höherem Maße für

die übrigen Tierärzte zu, denn die departementstierärzt

liche Stellung ist mit in erster Linie maßgebend für

das Ansehen des gesamten tierärztlichen Standes.

Das Ansehen eines Standes hängt nämlich nicht zum wenigsten

von der Stellung ab, die seine Angehörigen in der Beamten

hierarchie einnehmen können. Den Offiziiaren und Juristen steht

der Zutritt zu den höchsten Reichs- und Staatsämteru offen.

Sie gehen deshalb in der Beamtenschaft überall voran. Un

mittelbar hinter ihnen rangieren, wenn man von der Geistlichkeit

absieht, die höheren Forst-, Medizinal- und Baubeamten; auch

sie können noch leitende Stellungen im Staate bekleiden, und erst

hinter diesen kommt der 4. sogenannte akademische Stand, die

Philologen, die es bei dem nötigen Maß von Tüchtigkeit oder

Glück bis zum Leiter einer höheren Lehranstalt, zum Re

gierungs- und Schulrat, Provinzialschulrat und vereinzelt auch

zum vortragenden Rat im Kultusministerium bringen können.

Man wird hieraus ohne weiteres entnehmen können, daß

für das Ansehen eines Standes die Stellung, die seine Mit

glieder in der Beamtenschaft erreichen können, von ausschlag

gebender Bedeutung ist, und was für die übrigen Stände

gilt, trifft selbstverständlich auch für die Tierärzte

zu. Für sie repräsentiert, wenn man von vereinzelten Ausnahmen

absieht, der Departementstierarzt den höchsten im öffentlichen

Leben stehenden Standesvertreter, da die Professoren an den

tierärztlichen Lehranstalten hierbei schon deshalb nicht in Be

tracht kommen, weil sie bei ihrer amtlichen Wirksamkeit im

allgemeinen weniger mit der breiten Öffentlichkeit in Be

rührung kommen. Infolgedessen übt die Stellung der De

partementstierärzte einen wesentlichen Einfluß auf das An

sehen des gesammteu tierärztlichen Standes innerhalb Preußens

aus, und dies um so mehr, als die im Zivilleben tonangebenden

Persönlichkeiten die departementstierärztliehe Stellung meist

von ihrer Tätigkeit bei den Regierungen aus eigner Anschauung

kennen gelernt haben und hiernach den Grad der Wertschätzung

bemessen, den sie dem tierärztlichen Stande entgegen zu bringen

haben. Hieran ändert auch der Umstand nichts, daß der eine

oder andere Tierarzt bei dieser oder jener hochgestellten

Persönlichkeit in hohem Ansehen steht, entscheidend für das

Gesamtansehen der Tierärzte wird mit in .erster Linie die

amtliche Stellung der Departementstierärzte sein, zumal Rang

und Gehalt der Staatsbeamten zuverlässige und auch jedermann

leicht zugängliche Gradmesser bilden, an denen die Bedeutung

und der Wert, welche der betreffenden Beamtenkategorie seitens

der Staatsregierung beigelegt werden, ohne weiteres abgelesen

werden können.

Wie ist nun die Stellung der Departementstierärzte tat

sächlich beschaffen?

Hierüber dürfte die umstehende Zusammenstellung, in

der nur die technischen Mitglieder der Bezirksregierungen in

Dezernentenstellung berücksichtigt sind, am besten Auskunft

geben:
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Departementstierärzte

Zu obiger Tabelle dürfte sich jeder Kommentar erübrigen. |

Sie zeigt deutlicher, als dies mit Worten geschehen könnte, daß die

von allen technischen Regierungsmit

gliedern das geringste Gehalt beziehen und mit den Kataster

inspektoren auch ranglich insofern am schlechtesten gestellt

sind, als sie erst zehn Jahre nach Ihrer Ernennung zum Veterlnärrat

den persönlichen Rang der Räte IV. Klasse erhalten können.

Bis dahin befinden sie sich trotz ihrer Ernennung zum Rat, die,

 
 

 

 

 

 

 

ä’ Der technischen Mitglieder bei den Regierungen

Q5 -—m 7 _ Bemerkungen

‘d Amts- ~. I ltss%tze sonstxgen
: bezeiehnung Rang (J'om ‘ Bezüge

l. Regierungs— der wirklichen 420014800‘5400‘6000’6600 7200

und Forstriite Regierungsriite . 1 l

2. Regierungs- desgl. 4200 4800 5400 6000 6600 7200

und Bauräite ‘ 1 l

3. Regierungs- und desgl. 4200 4800 5400 6000 6600 7200

Medizinalräte ‘ I

4. Regieruugs- und desgl. 4200‘4800540060006600 7200

Gewerberäte ‘

5. Regierungs- und desgl. 4200.4800P400 6000 6600 7200

Gewerbeschul

I
l‘ät8 ‚ l

6. Regierungs- desgl. 4200 4800 5400 (30006600 7200

und Schulräte ‘ { 1

7. Kataster- der Regierungs- 4000 4700 5400.6000 6600 Zu 7: Erhalten in der Regel alsbald den Charakter

inspektoren assessoren i l als Steuerrat. Steuerrüten. die diesen Charakter

‘ | zehn Jahre besitzen, aber nicht mehr als der Hälfte

i der Katasterinspektoren, kann der persönliche Rang

der Räte IV. Klasse verliehen werden. (Allerh.

Erlaß vom 28. August 1906, Ges.-S. S. 401.)

S‘. Regierungs- desgl. 4200 4700 5200 5600 6000 Zu 8: Die Regierungskasseninspektoren gehen aus der

kauen. 1 Klasse der Subalternbeamten hervor und rangieren

ingpektoren _ "Ol‘ den ASSCSBOI'BII.

9. Bauinspektoren desgl. 3600 4200 4700 5200;:3700 Außerdem eine Zu 9: Ein Teil der etatsmilßig angestellten Bau—

l i nichtpensions- inspektoren, jedoch nicht mehr als die Hälfte der

‘ “ fähige Zulage in allen Zweigen der Staatsverwaltung vorhandenen

‘ von 600 M. Gesamtzahl, kann, sofern sie mindestens ein zwölf

jährlich jähriges Dienstalter mn der Ernennung zum

Regierungsbaumeister ab besitzen, zur Ver

i leihung des Charakters als Baurat mit dem persön

‘ ‘ lichen Range der Räte IV. Klasse vorgeschlagen

‘ . ‘ werden. (Allerh. Erlaß vom 27. Januar 1898,

‘ ‘l ‘ | Ges.-S. S. 5.)

10. Departements desgl. 3600 4000.4400‘4800 Außerdem be- Zu 10: Die Departementstierärzte können, sofern sie

tierärzte 1 ziehen 32 Dep.- sich in ihrer Stellung bewährt haben, zur Ver

Tierärzte für die leihung des Charakters als Veterinärrat vorge

nebenamtliehe schlagen werden. Veterinärriite‚ die diesen

Verwaltung Charakter mindestens zehn Jahre besitzen, jedoch

einer Kreistier— nicht mehr als der Gesamtzahl der Departements

arztstelle je tierärzte, kann der persönliche Rang der Räte

900 M. Remune- l\'. Klasse verliehen werden. Einzelne Veterinär

ration jährlich räte‚ die den Rang der Räte IV. Klasse mindestens

zehn Jahre besitzen, können in besonderen

Fällen durch die Verleihung des Charakters als

Geheimer Veteriniirrat ausgezeichnet werden.

(Allerh. Erlaß vom 25. Juni 1905‚ Ges.-S. S. 263.)

11. Gewerbe- desgl. 3600,4200 4700\5200 5700 Außerdem eine Zu 11: Die Hälfte der Gewerbeinspektoren kann nach

inspektoren (als nichtpensions— zwölfjähriger Dienstzeit von der Ernennung zum

Hilfsarbeiter) | fähige Zulage Regierungsbaumeister, Bergassessor oder

von 600 M. General-Inspektionsassistenten ab ge—

jilhrlich rechnet zur Verleihung des Charakters als Ge

werberat mit dem persönlichen Ran e der Räte

IV. Klasse vorgeschlagen werden. ( llerh. Erlaß

vom 27. Januar 1898, Ges.-S. S ö).

12. Kreisärzte (als desgl. 3600 42004700 52005700 Zu 12: Die Hälfte der Kreisärzte kann nach

Hilfsarbeiter) zwölfjiihrigem Dienstalter zur Verleihung des

. Charakters als Medizinalrat mit dem persönlichen

Bange der Räte IV. Klasse und nach weiteren

zehn Jahren zur Verleihung des Charakters als

Geheimer Medizinalrat in Vorschlag gebracht

g‘ertfigen). (Allerh. Erlaß vom 18. Juni 1901, Ges.-S.

. 1 9.

von der Ernennung zum Kreistierarzt ab gerechnet, in der Regel

nicht früher erfolgt als bei den übrigen Beamten der gleichen

Rangklasse, in der V. Klasse der höheren Proviuzialbeamten

und werden in dieser Zeit von den meisten später zur Regierung

gekommenen Beamten der V. Rangstnfe — sobald diese nämlich

3 den Ratstitel erhalten — übersprungen. Die Zurücksetzung der

Departementstierärzte in bezug auf Gehalt ist um so bemerkens

werter, als gerade die Departementstierärzte bei vielen Re—
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gierungen mit die umfangreichsten und schwierigsten Dezernate

verwalten, vielfach so tief in das wirtschaftliche Leben ein

schneidende Entscheidungen zu treffen haben, wie kein anderer

Referent bei den Regierungen und nicht zum wenigsten an dem

großen wirtschaftlichen Aufschwung der letzten Jahre mit

gewirkt haben.

Den Bestrebungen der Departementstierärzte nach einer

Erhöhung ihres Gehaltes ist nun vielfach entgegengehalten

worden, daß die meisten von ihnen beträchtliche Neben

einkünfte bezögen. Dieser Einwand trifft zunächst nur für

wenige Departementstierarztstellen zu, und für diese auch nicht

in dem Maße, daß die Bemerkung des Herrn Kollegen K. in

Nr. 18 dieser Wochenschrift von dem halben Ministergehalt

auch nur entfernt auf sie angewendet werden könnte. Das

Gros der Departementstierärzte hat, abgesehen von dem Gehalt.

und der in Spalte 5 vorstehender Übersicht aufgeführten

Remuneration, noch mit spärlichen aus

einer nebenamtlich verwalteten Kreistierarztstelle zu rechnen.

nur Einnahmen

Diese Einnahmen müssen aber in jedem Falle noch besonders .

verdient werden und würden, wenn die Kreistierarztstellen .

nicht von den betreffenden Departementstierärzten verwaltet

würden, mindestens in gleicher Höhe an Kreistierärzte

gezahlt werden müssen. Dadurch, daß die Departements

tierärzte nebenamtlich noch Kreistierarztstellen verwalten, macht

der Fiskus sogar erhebliche Ersparnisse, die sich auf 1650 M.

(Durchschnittsgehalt der Kreistierärzte) weniger 900 M. (Re

muneration für die Verwaltung der 'Kreistierarztstellen an die

Departementstierärzte) mal 32 (Zahl der nebenamtlich von den

Departementstierärzten verwalteten Kreistierarztstellen), also

insgesamt auf 24000 M. jährlich belaufen. Hierbei ist ganz

außer acht gelassen, daß die meisten der nebenamtlich von den

Departementstierärzten verwalteten Kreistierarztstelien

Inhaber allein ohne erhebliche Zuschüsse aus staatlichen Fonds

gar nicht zu ernähren vermöchten.

Sodann muß darauf hingewiesen‘ werden, daß die Verwaltung

der Kreistierarztstellen den Departementstierttrzten weniger

deshalb übertragen worden ist, um ihre Einnahmen zu ver

größern, als vielmehr zu dem Zwecke, die genannten Beamten

dauernd mit der Praxis in enger Berührung zu halten. Dieser

Grund ist meines Erachtens so schwerwiegend, daß vorläufig

wohl kaum ernstlich daran gedacht werden dürfte, den De

partementstierärzten die nebenamtliche Verwaltung der Kreis

tierarztstellen wieder abzunehmen.

Soviel mir bekannt, gibt es auch noch andere Beamten,

namentlich unter den technischen, die beträchtliche Nebeneinkünfte

beziehen, ohne daß bis jetzt davon die Rede gewesen wäre, ihnen

diese Einnahmen auf ihr Gehalt in Anrechnung zu bringen.

Sollen die Departementstierarztstellen auch den Besten

unter uns begehrenswert erscheinen, was — wie bereits er

allgemeinen Interesse liegen kann, so

müssen diese Stellen möglichst gut fundiert sein, da sich sonst

eine genügende Zahl von befähigten und auch sonst geeignet

erscheinenden Anwärtern auf sie kaum finden werden. Die

Kreistierärzte stehen heute in der Mehrzahl so da, daß sie in

der Ernennnung zum Departementstierarzt eine Verbesserung

ihrer Lage, am wenigsten ihrer Einnahmen, nicht erblicken

können, und vermutlich würden deshalb manche Kreistierärzte

unter den jetzigen Verhältnissen eine Berufung zum Departements

tierarzt dankend ablehnen.

ihren

wähnt -« nur im

 

dürfen wir

 

 

Der Grund für die heutige unzureichende Besoldung der

Departementstierärzte dürfte darin zu finden sein, daß bei

der letzten allgemeinen Gehaltsregulierung der Staatsbeamten

nach meinem Dafürhalten eben die ersten Versuche mit voll

besoldeten Departementstierarztstellen gemacht worden waren

und die ganze Sache sozusagen noch sehr in den Kinder

schuhen steckte. Wenn man dies bewägt und dabei ferner

berücksichtigt, daß die Departementstierärzte damalsnoch nicht

allzuviel bei den Regierungen zu tun hatten, so wird man ohne

weiteres einräumen und auch dankbar anerkennen müssen,

daß für die damaligen Verhältnisse sehr viel erreicht

werden ist. Inzwischen haben sich diese Verhältnisse

aber gründlich verschoben. Bei einigen Regierungen sind

die Departementstierärzte schon jetzt so stark beschäftigt, daß

man, falls die Geschäfte in demselben Maße weiter wachsen,

wie bisher, bald daran ‘wird denken müssen, ihnen — wie dies

zum Teil schon bei den übrigen technischen Mitgliedern der

Regierungen der Fall ist — eine technisch gebildete Hilfskraft

zuzuweisen. -

An den maßgebenden Stellen werden die Leisti1ngen der

Departementstierärzte nicht unbekannt sein, und da in der

preußischen Staatsverwaltung im allgemeinen der Grundsatz

gilt, daß Leistungen und Besoldungen in einem angemessenen

Verhältnisse zueinander stehen sollen, dürfen wir hotfen, bei

der bevorstehenden Gehaltsregelung den übrigen technischen

Mitgliedern der Regierungen, die sich in der V. Rang

klasse befinden, gleichgestellt zu werden, zumal das uns an

leitender Stelle entgegengebrachte Wohlwoilen allseitig bekannt

und schon mehr wie einmal erprobt werden ist. _ Das

„Ceterum ceiiseo“ wird für die Departementstierärzte alle'rdings

stets der Regierungs- und Vcteriuärrat bleiben, indessen

darüber nicht vergessen, daß ein Spatz in der

Hand besser ist, als eine Taube auf dem Dachs, und wir

werden nach meinem Dafürhalten deshalb gut tun, vorläufig

‘zu nehmen, was wir bekommen können, ohne für die Folge in

unserem Streben nach dem Regierungs- und‘ Veterinär-Rat zu

erlahmen. Jedenfalls scheinen mir die von dem ungenannten

Kollegen auf Seite 291 dieser Wochenschrift formulierten

Vorschläge unannehmbar, denn erstens würden wir bei

drei neuen Gehaltsstnfen a 300 Mark wieder bedeutend hinter

den Bauinspektoren usw. zurückbleiben und sechs Jahre später,

wie diese, in den Genuß des Höchstgehaltes kommen; zweitens

betragen bis jetzt die geringsten Zulagen bei den Gehalts

steigerungen der höheren Beamten — wie ein Blick auf obige

Übersicht zeigt — nicht 300, Sondern 500 Mark; drittens müssen

wir eine Zwittersteliung, wie die Regierungskasseninspektoren

eine solche haben, entschieden ablehnen,und endlich würde der Titel

„Regierungsveterinärrat.“ ‚nur zu peinlichen Verwechselungen

für dessen Träger Veranlassung geben, ohne an der Sache

selbe'r auch nur das mindeste zu bessern. Wir wünschen,

Regierungs- und "eterinärräte zu werden. Solange uns dies

vorenthalten bleibt, wollen wir danach trachten, wenigstens den

übrigen Mitgliedern der Regierungen in der V. Rangklasse

ranglich und gehaltlich gleichgestellt zu werden, letzteres

auch nach der bevorstehenden allgemeinen Gehaltserhöhung.

Keineswegs vermag ich aber die in der vorigen Nummer

dieser Zeitschrift vertretene Auffassung zu teilen,

Departementstierärzte solange ruhig warten sollen, bis uns der

Regierungs- und Veterinärrat geboten wird, denn, wie der be

daß wir
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treffende Herr Kollege selber angibt, werden bei uns in

Preußen Reformen nicht für kurze Zeit gemacht und da

erst kürzlich eine Veränderung unserer Rangverhältnisse vor

genommen werden ist, dürfen wir kaum holten, unser Endziel

so bald zu erreichen. Außerdem müssen wir uns von der Ant'

fassung emanzipieren, daß wir dadurch, daß wir etwas uns

erreichbares ablehnen, eher das, was vorläufig für uns noch in

weiter Ferne liegt, erreichen können.

Protokoll der 40. Generalversammlung des tierärztlichen

Provinzial-Vereius für Posen.

Posen, Hotel Mylius, den 28. Oktober 1906.

Der Vorsitzende eröffnete die zahlreich besuchte Versammlung

um 11‘/‚ Uhr vormittags mit einer herzlichen Begrüßung der

Kollegen und mit dem aufrichtigen Wunsche, daß auch die heutigen

Arbeiten des Vereins zum Nutzen der Mitglieder und zum Wohle

des gesamten tierärztlicheu Standes beitragen möchten. Die Eingangs

rede des Vorsitzenden endete mit einem Hoch auf Sr. Majestät,

unseren allergnädigsten Kaiser und Herrn, in welches die Ver

sammlung freudigst einstimmte.

Im Anschluß hieran gibt der Vorsitzende kund, daß zwei

Vereinsmitglieder, die Herren IIaysowski-Samter und Szymanski

Gostyn, seit dem letzten Zusammensein des Vereins gestorben sind.

Nach den herzlichen warmen Worten, die der Vorsitzende den ent

schlafenen Kollegen widmet, erhebt sich die Versammlung] zu deren

Andenken. _

In die Tagesordnung eintretend, bemerkte der Vorsitzende, daß

mit den jüngst aufgenommenen 12 neuen Herren der Verein gegen

wärtig 90 ordentliche Mitglieder zählt, dazu 2 Ehrenmitglieder und

I außerordentliches Mitglied (Herr Rektor der Akademie und Direktor

des hygienischen Instituts zu Posen, Medizinal-Rat Professor

Dr. Wernicke-Posen).

Der Versammlung wurde dann Kenntnis gegeben von dem

Dankesschreiben unseres jüngsten Ehrenmitgliedes, des Geheimrats

Professor Dr. Esser, welches derselbe anläßlich der Ernennung

zum Ehrenmitgliede des Vereins an den Vorsitzenden gerichtet

hatte, sowie davon, daß Herrn Esser die Urkunde seiner Ehren

mitgliedsernennung in einer entsprechend ausgestatteten Mappe

überreicht worden sei.

Daß der Posener Verein auf der jüngsten Sitzung des Veterinär

rats zu Breslau nicht vertreten war, was der Vorsitzende lebhaft

bedauerte, habe daran gelegen, daß sämtliche Delegierten, sowie

deren Stellvertreter teils dienstlich, teils krankheitshalber der Sitzung

beizuwohnen verhindert waren.

Zu Punkt 2 der Tagesordnung: „Kassenwesen‘, berichtet

der Rendant, Herr Roskowski-Fraustadt, eingehend über die Ver

mögenslage des Vereins. Es sei vorweg hier bemerkt, daß die

Prüfung der Rechnungslegung durch die Herren Jacobi-Pleschen

und Huth-Rawitsch erfolgte, und daß nach deren Bericht dem

Herrn Rendanten Decharge erteilt wurde. Der Kassenbestand wurde

auf 338,77 M. festgestellt.

Über den 3. Gegenstand der Tagesordnung: „Die Bekämpfung

der Rindertuberkulose“ referiert eingehend Herr Dr. Mießner

Bromberg im Interesse einer einheitlichen Gestaltung des Ver

fahrens bei dem Kampfe gegen die Tuberkulose im Bereiche unserer

Provinz. (cfr. Nr. 3 der Berliner Tierärztlichen Wochenschrift, Jahr

gang 1907, in welcher der Vortrag zum Abdruck gelangt ist.)

In der darauf sich anschließenden Diskussion über diesen Gegen

stand erhält das Wort Herr Pflanz-Kreuzburg. Derselbe verspricht

sich gleich dem Herrn Referenten ungemein viel von der Th.-Impf

frage; auch nach Pflanz sei die Impfung ganz gesunder

Kälber von allergrößter Bedeutung, ein Krebsschaden der Th.-Schutz

impfung stelle dar die mit der Impfung so oft ausgelöste, infektiöse

Pneumonie der Kälber. Pflanz berichtet im Anschluß hieran von

diversen direkten Impfverlusten, welche er in seinem Wirkungs

kreise beobachtet habe, für welche aber in der Mehrzahl der Fälle

jegliche Erklärung fehlte.

Auch Herr Marke-Posen betont alsdann die Aktualität des

'I‘uberknlosetilgungsverfahrens, darüber sei kein Zweifel, daß mit

 

 allen zu Gebote stehenden Mitteln dieser verheerenden Krankheit

entgegengearbeitet werden müsse. Aus seiner Erfahrung gibt auch

Herr Marke dem Vorredner recht betreffend der Gefahr der Kälber

pneumonie. Diese Gefahr sei um so größer, als tatsächlich die

Kälberpneumonie noch bei älteren, bis l’l. Jahre alten Jungrindern

in Erscheinung treten könnte und üble Zufälle nach der Impfung

dann nur zu oft eiuträten.

Das plötzliche Sterben von Impflingen kurz nach der Impfung

will Marks meist auf Zufälligkeiten zurückführen, so z. B. auf

starke Bewegung der Impflinge.

Herr Kollege Kunze jun. berichtet über die Impfung mit TB

bei einem größeren Bestand frisch importierter Oldenburger, ca.

3/, Jahre alter Kälber, bei denen Pneumonie-Erscheinungen sich

übel bemerkbar machten.

Herr Dr. Mießner hält dem entgegen, daß die ja mit Recht

gefürchtete Kälberpneumonie immer nur als Jugendkrankheit, in

der Regel nur bis zum Alter von 3 Monaten auftrete, und daß sie

doch nur in Ausnahmefällen dem Tuberkulose-Schutzimpfungs-Ver

fahren Schwierigkeiten bereiten könnte, darum brauchte man gerade

bezüglich der Pneumonie der Kälber nicht zu schwarz zu sehen.

Daß Impfverluste bei frisch importierten Kälbern vorkommen, sei

ohne weiteres zuzugeben, ebenso wie solche Tiere der Kälber

pneumonie gegenüber weniger widerstandsfähig sind. Die Ursache

hierfür ist hauptsächlich der Transport.

Es spielen hier naturgemäß klimatische und allgemeine hygie—

nische Verhältnisse auch eine große Rolle.

Herr Krüge r-Posen weist daraufhin, daß Kälberpneumonie

und Wild- und Rinderseuche möglicherweise öfter verwechselt

werden, und Herr Brunnenberg-Znin hält einen gewissen Zu

sammenhang zwischen Kälberpneumonie und Schweineseuche nicht

für ausgeschlossen.

Letzteres bestätigt Herr Pflanz-Kreuzburg auf Grund ein

schlägiger Erfahrungen.

Herr Kollege Dr. Bartels-Kolmar i. P. hat bei einer ganzen

Anzahl TB4mpfungen, die er ausgeführt hat, keinen einzigen Miß

erfolg gesehen.

Nach einer Anfrage des Herrn Becker-Pakosch, betr. der

Altersgrenze zu immunisierender Rinder, führt Herr Dr. Mießner

schließlich noch aus, daß er die Impfung von über neun Monaten

alten Tieren grundsätzlich, als nicht mehr zweckmäßig ablehnen würde.

Nach Schluß dieser äußerst interessanten Diskussion spricht

der Herr Vorsitzende dem Referenten im Namen der Versammlung

den wärmsten Dank aus für die anregenden und ungemein wert

vollen Ausführungen.

Zu Punkt 4 der Tagesordnung folgt der Vortrag des

Herrn Kreistierarztes Bambaucr-Schmiegel über das Panaritium

der Rinder.

Die Wichtigkeit des Themas dürfte, wie der Herr Vortragende

einleitend bemerkt, in der praktischen Tierheilkunde außer Zweifel

stehen.

Zu allen Jahreszeiten bei Weidegang oder Stallfütterung, un

abhängig vom Geschlecht der Tiere, wäre das Pauaritium beobachtet.

Selbstredend begünstigten mangelhafte Stalleinrichtung, bestimmte

Fütternngs- und Weideverhältnisse und schlechte Klauenptlege den

Eintritt und den Verlauf des Leidens.

Der Begrifi des Panaritiums stände nach den bisherigen An

schauungen noch nicht ganz fest. Harms und Möller verstünden

darunter eine Entzündung mit Tendenz zur Nekrose. Die Definition

von Fröhner als subkoronäre Phlegmone sei unzutrefiend. Heß

verstehe darunter eine akute, infektiöse, eiterige, regelmäßig mit

Nekrose verbundene Entzündung der Haut und des subkutanen

Bindegewebes; daneben nähme Heß aber noch ein kontagiöses

Klauengeschwür an. Diese beiden von Heß getrennten Krankheits

zustände gehören nach dem Vortragenden unbedingt zusammen;

das Panaritium ist eine akute, infektiöse Entzündung mit Neigung

zur Nekrose der Haut und Unterhaut an den Phalangen, welche bei

ungünstigem Verlaufe mit ausgedehnter Eiterung verbunden ist.

Die Hintergliedmaßen seien weitaus am meisten (zu 80 Proz.) an

dem Zustand gefährdet. — Ursächlich sei zweifellos der Nekroe

bazillus zu beschuldigen, wenn auch Misehinfektionen beobachtet

würden.
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Auffallend sei oft das synchrone Auftreten von Kälber-Diphtherie

und Euterpocken. Das verschieden heftige Auftreten werde bedingt

durch eine Virulenzsteigerung des Erregers, letztere wieder durch

intensive Ernährung und bestimmte Fütterung, insbesondere mit

Schlempe, Schnitzel. Als Ursachen kämen hierbei in Frage:

l. Umstimmung der Reaktion im Darmkanal.

2. Besonders günstige Nährstoff- und Entwicklungsverhältnisse

für den Erreger.

3. Unterstützung des Erregers durch tüchtige Synergeten im

Darm.

Die anatomischen Verhältnisse an der Prädilektionsstelle, die

strafien Gewebe oberhalb der Klauen und im Klauenspalt be

günstigten ferner den üblen Verlauf, indem sämtliche hier in Frage

kommenden Gewebe eine Schwellung nicht zulassen und nur zu

leicht zur Nekrose neigen. Die Nähe der Klauengelenkkapsel in

volviere dann immer die größte Gefahr für den schlechten Verlauf;

in schweren Füllen sähe man dann die verschiedensten Wund’

infektioncn, Phlegmonen der Gliedmaßen, Abszedierungen usw.

In der möglichst frühzeitigen Erkennung des Leidens läge die

größte Gewähr für aussichtsvolle Behandlung desselben. Anfänglich

sei gar keine Lahmheit vorhanden, nur ein gewisses Unbehagen

zeige sich durch öfteres Aufheben und Niederetzen der betroffenen

Gliedmaßen. Dann sei eine gewisse Empfindlichkeit an einer

zirkumskripten Stelle des Klauensaumes das erste Symptom.

Die Prognose sei der Regel nach günstig zu stellen, sie hänge

natürlich ab von der frühzeitig eingesetzten Behandlung des Falles.

Eine zweckmäßige Prophylaxe sei in guter Stallpflege, regel

mäßiger Untersuchung bzw. Ausschneidung der Klauen, ferner in

naturgemäßer Fütterung zu suchen.

Therapeutische Maßnahmen sonst seien nur von Fall zu Fall zu

entscheiden. Immerhin dürfte bei jeder Behandlung das Messer

unentbehrlich sein, eine rechtzeitige und ergiebige Spaltung frischer

Entzündungsheerde mit nachfolgendem Anskratzen aller entzündlichen

Produkte und zweckentsprechendem, undurchlässigen Verband, der

gar nicht so oft gewechselt werden braucht, führten immer glatt

zur Heilung. -— Ohne Verband indessen sei eine Behandlung nicht

denkbar. Teerverbände empfiehlt Referent als die zweckmäßigsten.

Die sogenannten schweren Formen, insbesondere solche mit

Klauengelenksöfinungen, seien nur operativ event. durch Amputation

der Klaue zu heilen.

Diese Amputation müsse unter möglichster Schonung des

Klauenhorns erfolgen. Am besten lasse sich dies durch Abtrennung

der Klaue mittelst einer starken Schere (Gipsschere) erreichen.

Das Wachstum des Hornstumpfes läßt sich nachher ohne besondere

Schwierigkeit als Klaucnersatz regulieren.

Herr Huth-Sarne bestätigt aus seiner Praxis, daß die Fütterung,

insbesondere von angcsäuerten Schnitzeln im Rinderstall, das Auf

treten und den Verlauf des Panaritiums ungünstig becinflusse; nach

Einführung der Fütterung von Trockenschnitzel sei in qu. Beständen

über allzu häufiges Vorkommen und über schlechten Verlauf des

Panaritiums nicht mehr Klage geführt werden.

Auch dem Herrn Bambauer wird durch den Vorsitzenden der

Dank der Versammlung für seine eingehenden und iustruktiven

Ausführungen abgestattet.

Zu Punkt 5 der Tagesordnung „Vorstandswahlen“ werden

die bisherigen Vorstandsmitglieder, die Herren: Heyne-Posen,

Pctcrs-Bromberg, Prieur-Jarotschin und Roskowsk’i-Fraustadt

wiedergewählt und nehmen diese die Wahl dankend an.

Zum Schluß regte der Herr Vorsitzende an, die nächste Ver

sammlung in Bromberg abzuhalten und gleichzeitig dabei das neue

dortige Kaiser Wilhelms-Institut, besonders dessen tierhygienische

Abteilung zu besichtigen.

Dieser Vorschlag wurde allgemein beifällig aufgenommen, nach

dem sich Herr Dr. Mießncr-Bromberg bereit erklärt hatte, die

Führung zu übernehmen.

Schluß der Versammlung 2 Uhr nachmittags. Ein durch

die Anwesenheit zahlreicher Damen verschöntes gemeinschaftliches

Festmahl im Hotel Mylius beschloß die diesjährige Sitzung.

Auf Wiedersehen in Bromberg!

Der l. Vorsitzende: Der Schriftführer:

Heyue. Prieur.

 

Einladung zur Frühlshrsversammlung des tlerärztüchen Vereins für die

Provlnz Brandenburg

am Sonntag, den 2. Juni d. J. vorm. 11 Uhr präz.

Die Sitzung findet im anatomischen Hürsaale statt.

Tagesordnung:

l. Vereinsangelegenheiten.

2. Aufnahme neuer Mitglieder (gemeldet haben sich die Herren:

Prosektor Sonnenbrodt, Kreistierarzt Schmidt-Seelow,

Tierarzt H. Lewin-Wiesenberg und H. Siemßen-Münchc—

berg, Schlachthausdirektor D o h m an n - Cottbus).

3. Die Organisation der Rotlauf-Impfungen. Referent:

Kreistierarzt Professor Dr. Peter.

4. Die Ätiologie der Schweineseuche. Referent: Herr Direktor

Dr. Schreiber.

5. Freie Besprechung über die Wünsche der Privattieritrzte,

eingeleitet vom Vorsitzenden.

Bei gutem Wetter ist ein gemeinsames Essen in der „Abtei“

(Oberspree) geplant. Abfahrt: Stadtbahn Friedrichstraße, Südring,

2 Uhr 21 Minuten, Essen 3 Uhr. Teilnahme der Damen erwünscht.

Der Vorstand. I. A.: Dr. Arndt.

Herr

Verein der Tlerärzte des Reglerungsbszlrks Köslln.

Frühjahrs—Versammlung am Sonntag, den 2. Juni 1907,

vormittags 11 Uhr, in Lüdtkes Hotel zu Köslin.

. Tagesordnung:

1. Geschäftliche Mitteilungen.

2. Vorträge:

a) Was haben die Tierärzte von dem neuen Reichsapotheken

Gesetzentwurf zu smarten? Referent: KreistierarztK u liman n.

b) Über Kreis -Viehversicherungen. Referent: Kreistierarzt

Rodenwaldt.

3. Wünsche und Anträge der Mitglieder.

4. Mitteilungen aus der Praxis und Fleischbeschau.

Nach der Sitzung gemeinschaftliches Mittagsmahl unter er

wünschter Teilnahme der Damen. Anmeldungen der Gedecke

(Preis 3 Mark) bis spätestens 29. Mai an Herrn Veterinärrat Brietz

mann-Küslin erbeten.

Brietzmann, Vorsitzender. Loeschke, Schriftführer.

Vereln der Tierärzte des Regierungsbezlrks Düsseldorf.

Der Verein hält wegen der großen LandMrtschaftlichen Aus

stellung seine diesjährige Frühj ahrsv ersammlung am 9.Juni1907,

nachmittags ‘/‚3 Uhr, in den Sälen des Hotel Heck zu Düsseldorf,

Blumenstraße, ab.

Tagesordnung:

I. Vereinsangelegenheiten.

2. Aufnahme neuer Mitglieder.

3. Vortrag des Herrn Kreistierarzt Eckardt-Neuß: „Eine

neue Methode zur erfolgreichen Behandlung der Fohlen

lähme.“

4. Mitteilungen aus der Praxis.

Nach Schluß der Versammlung gegen 4 Uhr gemeinschaft

liches Mittagessen; das Gedeck 2113,50. Es wird um rege Teil

nahme mit Damen gebeten. Nach der Tafel ist für gediegene Unter

haltung seitens der Vergnügungskommission bestens gesorgt.

Um allen Teilnehmern den Besuch der Ausstellung der großen

Landwirtschaftlichen Gesellschaft zu ermöglichen, ist der Beginn

der Sitzung erst auf nachmittags l/‚3 Uhr gesetzt. Vormittags

11 Uhr findet ein gemeinschaftlicher Besuch der Ausstellung statt.

Der Treffpunkt wird im Veterinärbureau der Ausstellung bekannt

gemacht.

Diejenigen Kollegen, die aus der Ferne schon früher in'Düsseldorf

eintreffen, seien darauf aufmerksam gemacht, daß als Versammlungs

lokal der Artushof, Jahnstraße l, neben dem Apollotheater,

bestimmt ist, dort werden jeden Abend im reservierten Saale l. Etage

Kollegen zu treffen sein. Am Sonnabend, den 8. Juni, abends

8 Uhr, findet dort Vorversammlung mit Damen statt. Das Hotel

wird auch zum Wohnen bestens empfohlen.

Im Interesse einer guten und zufriedenstellenden Bedienung bei

der Festtafel bittet der Unterzeichnete, durch Karte ihm die Anzahl

der Gedecke zum Festessen am 9. Juni 1907 möglichst bald an

zugeben. I. A. Fr. Bettelhaeuser, prakt. Tierarzt.
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Verein preußischer Schlaohthoftierlrzts.

Einladung zu der am 15. und 16. Juni 1907 in Berlin statt

findenden IV. allgemeinen Versammlung.

Programm:

A. Sonnabend, den 15. Juni 1907:

1. Nachmittags 3 Uhr: Besichtigung der Armee-, Marine- und

Kolonialausstellung in Friedenau; Treffpunkt am Eingangs

des Ausstellungsplatzcs.

2. Abends 7 Uhr: Versammlung im Restaurant „Spatenbräu“,

Berlin, Friedrichstr. 172, zur Erledigung des Geschäftlichen.

a) Geschäftsbericht des Vorstandes.

h) Kassenbericht.

' c) Aufnahme von Mitgliedern.

d) Mitteilungen aus der Schlachthofpraxis.

B. Sonntag, den 16. Juni 1907:

l. Vormittags 9'/, Uhr: Hauptversammlung im Hörsaale des

Hygienischen lnstituts der Königlich Tieriirztllchen Hochschule,

Berlin, Luisenstr. 56.

_ Tagesordnung:

a) Bericht der Kommission über die Anträge, betr. Bessemng

der Anstellungsverhilltnisse der Schlachthoftierärzte. Re<

ferent: Herr Schlachthofdirektor Rieck-Breslau.

b) Erweiterung des Studienplanes der tieriirztlichen Hoch

schulen. Referent: Herr Schlachthofdirektor K iihnau —Köln.

c) Unfallversicherung der Schlachthofticritrzte. Referent: Herr

Schlachthofdirektor Ri e c k - Breslau.

d) Fleirichbeschaustatistik. Referent: Herr Städtischer Tierarzt

Dr. Heine-Hannover.

e) Beseitigung der Fleischkoniiskate und Kadaver. —

System v. Podewils. Referent: Herr Schlachthofdirektor

Schilling- Barmen. — System Hartmauu. Referent:

Herr Schlachthofdirektor Goltz-Berlin. — System Garth.

Referenten: Herr Vcteriniirrat Dr. Garth-Darmstadt und

Herr SchlachthofdirektorS ti e r-Wesel. —- System H o en i c ke.

Referent: Herr Schlachthofdirektor B oe k elmann -Aachen.

— System Kori. Referent: Herr Schlachthofdircktor

Ehrhardt-Essen. -

2. Nachmittags 3 Uhr: Gemeinschaftliches Mittagessen im ersten

‘ Stockwerke des Restaurants „Kaiserkeller“, Friedrichstr. 178.

Preis des Gedecks 3,50 M. Beteiligung der Damen der Mit

glieder erwünscht. Anmeldungen zum Essen bis zum 3. Juni d.Js.

an den Schlachihofdirektor Goltz, Berlin 0.67.

Der Vorstand des Vereins preußischer Schlachthofticriirzic.

Goltz, Kühnau,

Verwaltungsdirekior des städtischen Direktor des städtischen

Viel» und Schlachthofes Schlacht- und Viehhofes

in Berlin 0.67, _ in Köln,

Vorsitzender. Schriftführer.

Tierlrztiicher Verein Im Herzogturn Braunschweig.

Unsere diesjährige Hauptversammlung findet am 2. Juni d. J.,

v.nmittags 11 Uhr, in Dannes Hotel, zu Braunschweig statt.

. Tagesordnung:

1. Jahresbericht.

2. Kassenbericht.

3. Vortrag. Thema vorbehalten. (Herr Veilguth)

4. Mitteilungen aus der Praxis.

5. Verschiedenes.

2 Uhr gemeinsames Mittagsmahl unter erwünschter Beteiligung

der Damen. Der Vorstand

I. A.: F. Löhr.

Verein Mecklenburgischen Tierärzte.

Der Untcrzeichnete entledigt sich des ehrenvollen Auftrags des

Vorstandes dänischer Tierärzte, die Vcreinsmitglicder mit ihren

Damen zu einem Besuch nach Kopenhagen herzlichst einzuladen

und gibt im Anschluß hieran das vorläufig festgesetzte Programm

bekannt.

 

Programm.

1. Juni:

Mittags 1 Uhr: Abfahrt von Warnemünde.

6 Uhr 44 Min.: Ankunft in Kopenhagen.

Abends zwangloses Beisammensein im Tivoli.

2.. Juni:

8-10 Uhr: Besichtigung des Schlachthofes und einer Wurstfabrik.

10'/2 Uhr: Versammlung in der tierürztlichen Hochschule, Besichtigung

‘ der Kliniken und der Sammlungen mit erläuternden Vor

trägen der Herren Dozenten.

4 Uhr: Gemeinsames Essen

8 Uhr 10 Min.: Abreise für diejenigen, die zurück müssen.

Teilnehmern, die noch einige Tage länger bleiben, wird Ge—

‘ legenheit geboten, eine Wanderausstellung von Pferden und Rind

vieh und vorzüglich eingerichtete Milchzentralen zu besichtigen.

Um nach Kopenhagen rechtzeitig über die Anzahl der Teil

nehmer berichten zu können, bittet der unterzeichnete Schriftführer

um sofortige Meldung.

Schwerin, im Mai 1907.

Der Vorstand

l. A.: K. Wilbrandt.

Eine neue Blamage des Herrn Baecelil.

Nach einer Mitteilung in der Deutschen Tierärztlichen Wochen

schrift, entnommen aus einer italienischen tierärztlichen Zeitschrift,

soll der ehemalige Minister für Landwirtschaft und praktische Arzt

Dr. Baccelli, zurzeit Mitglied der Dcputiertenkammer, in einer

‚Sitzung der letzteren gesagt haben: Die sehr zahlreichen, auf seine

Veranlassung angestellten Versuche seien alle von bestem Erfolg

gewesen; er bedaure, daß die Tierärzte größere Ochsen als die

Ochsen seien, denn sie machten wahrhaft bestialische Sachen.

Durch diese rohe Äußerung zeigt Herr Baccelli nur von

neuem, daß ihm ebensowohl das Maß zu einem Minister wie das

zu einem Gelehrten fehlt. Denn weder der eine noch der andere

würde sich zu einem derartigen Wutausbruch hinreißen lassen,

lediglich um eine Niederlage zu bemänteln, welche er selbst ver

schuldet hat. Herr Dr. Baccelli hat sich in der wissenschaft

lichen Welt blamiert, nicht deswegen, weil (entgegen seiner frag—

würdigen Behauptung) scine Methode der Behandlung der Maul

und Klauenseuche sich allgemein nicht bewährt hat, sondern durch

die Art und Weise, wie seine für die Tilgung der Maul- und

Klauenseuche an sich bedeutungslosc sogenannte „Entdeckung“

von ihm selbst in Szene gesetzt wurde. Weder die geschickte

Benutzung des Namens von Virchow, noch der römische Votiv—

schild haben Herrn Baccclli davor schützen können, daß man

über seine Tat zur Tagesordnung ühcrging. Er würde besser tun,

das Schweigen darüber nicht durch seine eignen Worte zu unter

brechen. ' S.

Personalien.

Ernennungen: Dr. med. vet. lfü/ling zum Assistenztierarzt am

Schlachthof in Lübeck‘.

Verzoqen: Die Tierärzte W. 'z'eland-Penkun nach Wangcrin in

Pomm., Alot's Schmz'ft-V'l’ilrzburg nach Buchen (Baden).

in~ der Armee: Bayern: Befördert: Die Einjährig-Freiwilligep

Hugo Lüer und Dr med. vet. F. Kayrer im 2. Feldart.-Regt. und

Pö'llmann im 11. l“eldart.—Regt. zu Unterveterinären. Abgang: Die

Einjährig-Freiwilligen Unterveteriniire Dr. med. vet. Hö/If-ng im

2. Feldart.-Rcgt.‚ Alm‘s Schmz'll im 11. Feldart.-Regt. und Osrhmann

im 2. Train-Bat. zur Reserve entlassen.

Todesfall: Kreistierarzt Adolf Summ-Bremen.

Vakauzen.

(Vgl. Nr. 18.)

Schlachthofstelle: Gelsenkirchen: Assistenztierarzt, bald.

Anfangsgehalt 2700 M. Bewerb. umgehend a. d. Oberbiirgermeister.
 

Verantwortlich für den Inhalt (oxkl. lnmratenl-cil): Prof. Dr. Schmaltz in Berlin. — Verlag und Eigenluln der Verlagsbuchhandlung von Richard-Schoß: in Berlin. —

Druck von W ;Blixonsisin‚ Berlin.
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über die Operation der Kryptorohiden.

Von Kreistierarzt Matsch-Wüster.

Vortrag, gehalten in der Versammlung des Tierärztlichcn Vereins

in Schleswig-Holstein am 30. September 1906.

Wie schon aus“ der Tagesordnung ersichtlich, habe ich

nicht die Absicht, hier einen wissenschaftlichen Vortrag über

Kryptorchismus zu halten, sondern ich möchte Ihnen an der

Hand meiner Erlebnisse und Erfahrungen einige praktische

Winke, wie die Kryptorchiden am leichtesten und gefahrlosestcn

operiert werden, in zwangloser Form vortragen. Das erstere

halte ich insofern für überflüssig, als Sie wissenschaftliche Ab

handlungen über Kryptorchismus und die angewendeten ver

schiedenen Operationsmcthoden in jeder neueren Chirurgie und

in den laufenden tieritrztlichen Zeitschriften genugsam vorfinden.

Das zweite hingegen halte ich insofern für‘ angebracht, als

zwanglose Erzählungen den Hörer weniger crmüden und auch

die wesentlichen Punkte aus denselben in der Regel leichter

festgehalten werden.

Meine Herren! Kryptorchiden kommen unter allen Haus

tieren vor; die Abnormität spielt indessen die größte Rolle beim

Pferd, wo sie große Unannehmlichkeiten und Beschwerden mit

sich bringt, die die praktische Verwendung des kryptorchidischen

Pferdes oder Klopphengstes so sehr erschwert, ja zuweilen fast

unmöglich macht. Hieraus erklärt es sich auch, daß der Kryp

torchis‘mus und seine operative Beseitigung den Tierärzten ein

so hohes Interesse abgenötigt hat, daß sich viele Tierärzte in

dieser Branche zu Spezialisten ausgebildet haben. Besonders

gilt dies von einigen französischen, belgischen und dänischen

Tierärzten; aber auch deutsche Tierärzte betreiben diese Ope

ratiou seit vielen Jahren als Spezialität.

Im Jahre 1887 hatte auch ich in der Wilstermarsch zwei

Kryptorchiden und kam ich gelegentlich einer Zusammenkunft

der Westholsteinischen Tierärzte in Husum auf dieses Thema

zu sprechen. Es wurde mir dann vom Kollegen H. aus S. mit

‘ geteilt, daß in Lügumkloster ein Mann namens Kyer wohne, der

zwar kein Tierarzt sei, aber doch die Operation mit großem

Geschick und gutem Erfolge seit mehreren Jahren ausgeführt

habe. Es war mir nun gerade nicht angenehm, mich an einen

Autodidakten verwiesen zu schon; aber in der Not frißt be

und — lernen. _

Also, ich ließ den Herrn Kyer kommen, der denn auch,

wenn ich von den langen, schmierledernen Kniestiefeln, mit

denen er antrat, absehe, mit seinem langen weißen Barte und

nicht unintelligenten Gesichtsausdruck zunächst einen ganz

günstigen Eindruck machte. Als er mir aber gleich nach der

ersten Begrüßung erzählte, wieviel Hengste er schon operercd

und wieviel Dyrlaege sich in seinem Beisein vergeblich an der

Operation versucht hätten, da war mirs klar, daß ich es mit

einem ganz unverfrorenen Renommisten zu tun hatte und ver

hielt mich fortan stumm.

Bei dem ersten Hengste saß der retinierte Testikcl inguinal

und war am stehenden Pferde zu fühlen. Es wurde auf der

Dreschdicle Streu gemacht und hierauf das Pferd mit einem

sehr schönen (zu seiner Ehre seis gesagt) dänischen Wurfzeuge

in die Rückenlage gebracht.

Hierauf nahm Herr Kyer einen alten Futtersack, der zu

fällig an der Diele lag und scheuerte damit das Operationsfeld

ab; dann spülte er seine Hände in einem Eimer kalten Graben

wassers oberflächlich ab und machte nun mit einem nicht sehr

tierärztlich aussehenden Messer einen 15 cm langen Schnitt in

der Medianlinie neben der Raphae. Die entstandene, ziemlich

starke Blutung wurde nicht weiter beachtet. Herr Kyer steckte

hierauf sein Knief in die Westentasche und begann mit allen

zehn Fingernägeln das Zellgewebe bis an den retinierten Testikel

auseinanderzureißen, holte letzteren hervor und setzte nun,

nachdem die Scheidenhaut gespalten, eine anscheinend aus altem

 

Feuerungsholz gefertigte Klemme auf das Samengeflecht und

kanntlich der Teufel Fliegen und — ich wollte ja etwas sehen _
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entfernte den Testikel mit einer schwarzrostigen Schere. Nun

wurde die ganze Wunde mit Jodoform reichlich ausgepudert

und zu beiden Seiten der Kluppe ein großer Wattetampon in

die Wunde gestopft, welche nach 24 Stunden, bei Abnahme der

Kluppe, wieder entfernt werden sollten.

Der zweite Hengst, bei dem der retinierte Testikel im

Abdomen saß, wurde in derselben Weise gelegt. Herr Kyer

benutzte wieder den vorher gebrauchten alten Mehlsack, um das

Operationsfeld abzuscheuern; er spülte seine Hände in dem

schon bei dem vorigen Hengste gebrauchten Wasser ab und

machte mit dem ungereinigten Messer denselben langen Schnitt

und grub, nachdem er sein Messer zusammengeklappt und in

der Westentasche versenkt hatte, wieder mit allen zehn Finger

nägeln einen Kanal bis an die Bauchdecken. Hierauf stieß er

mit allen Fiinfen der rechten Hand durch die Bauchdecken und

ging so bis halb an den Ellenbogen ins Abdomen ein. Er

tastete nun anscheinend die ganze Bauchhöhle ab, bis er nach

Verlauf von etwa 35 Minuten einen hühnereigroßen, schlaffen

Testikel nach außen beförderte. Dann nahm er den zum

Kluppenbinden benutzten Bindfaden und legte eine regelrechte

Kastrierschlinge um das Samengeflecht, schnitt den Testikel ab

und stopfte den Samenstrangstumpf wieder ins Abdomen zurück.

Der Wundkanal, der mit Blut und Bauchwasser stark besudelt

war, wurde nicht gereinigt, sondern nur mit Jodoform reichlich

ausgepudert und dann ein großer Wattetampon in denselben

gebracht, damit, wie Kyer sagte, die Darmschlingen nicht vor

fallen könnten, und schließlich die Wundränder vermittelst einer

schwarzrostigen Packnadel und vorerwähntem Bindfaden so ober

flächlich geheftet, daß die Hefte nach 48 Stunden so weit aus

einander gezogen werden konnten, um den Wattetampon zu ent

fernen. Die Bindfadenhefte sollten sitzen bleiben und von selbst

wegeite'zrn. Hiermit war die Operation beendet.

Das Pferd hatte sich in den letzten 15 Minuten kaum mehr

gerührt, es hatte kein trockenes Haar und war so schlaff und

hinfällig, daß es aufgehoben und mit unter den Leib durch

genommenen Säcken unterstützt in den Stall gebracht wurde,

wo es dann mit in die Krippe gestütztem Kopf, mit weit

glotzenden Augen, unter heftigen Atembewegungen hin und her

schwankte und sich kaum auf den Beinen zu halten vermochte.

Als ich hierauf dem Kyer meine Bedenken kundgab, daß

das Pferd doch jedenfalls in einigen Stunden eine Leiche sein

würde, sagte er: „O! Das machen nichs, ick haben viel Glück!“

Nun, die Folgen dieser kunstgerechten (‘i’) Operationen stellten

sich auch bald ein: Das erstoperierte Pferd wurde ganz schief;

das zweite bekam nach kurzer Zeit, über den ganzen Körper

verbreitet, metastatische Geschwüre und ging vier Monate später

an chronischer Bauchfellentzündung zugrunde.

Meine Herren! Wie mich das Operationsverfahren des

werten Herrn Kyer angewidert, kann ich Ihnen nicht beschreiben;

mir lief das Wasser im Mund zusammen, aber nicht wie den

Juden, als sie Snsanna im Bade sahen, sondern vor lauter Ekel.

Meine Herren! Diese Geschichte mag Ihnen vielleicht

überflüssig erscheinen; ich muß Ihnen jedoch gestehen, daß ich

dadurch, daß ich Kyer arbeiten sah, am meisten gelernt habe,

nämlich, gelernt habe, wie man es nicht machen muß!

In den folgenden drei Jahren operierte ich, nachdem ich

Operationsfeld und Hände gründlich gereinigt und mit Karbol

Wasser desinfiziert hatte, 18 Kryptorchiden, worunter 10 abdominal

und 8 inguinal waren. Sämtliche Tiere blieben am Leben; —

 
eines jedoch, mit einem abdominal retinierten Testikel, bekam

nachher einen kindskopfgroßen Leistenbruch.

So günstig dieses Resultat auch anscheinend war, so war

ich doch nicht mit mir und meinem Operationsmodus zufrieden.

—— Inzwischen hatte ich von Tierarzt F. Winter aus Silkeborg

gehört, und sollte ich zu meiner großen Freude bald Gelegen

heit haben, diesen größten Meister in der Kryptorchidenkastration

kennen zu lernen und operieren zu sehen. — Der Pferdehändler

A. in W. hatte nämlich ein sehr schönes dreijähriges Pferd als

Wallach gekauft, welches sich in der Nähe von Stuten als

Hengst gebärdete, so daß ich die Vermutung anssprach, das

selbe müsse Klopphengst sein, worauf der Besitzer mich auf

forderte, das Pferd zu legen und gegebenenfalls den retinierten

Testikel zu entfernen. —- Es war im Frühjahr 1892. — Ich

lehnte diese Aufforderung ab mit der Begründung, daß ich

wohl imstande sei, bei einem nicht kastrierten Pferd den re

tinierten Testikel zu finden, aber mit Sicherheit zu sagen „es

ist kein Testikel vorhanden“, dazu fühle ich mich doch noch

nicht sicher genug, zumal das Skrotum auf beiden Seiten ganz

egale Schnittnarben aufwies. Ich ersuchte A., daß ich Tier

arzt Winter kommen lassen dürfe. -— Winter kam. Das

Pferd wurde gelegt und nachdem W. zuerst durch den linken

Bauchring ins Abdomen eingegangen und zirka 10 Minuten

lang nach dem äußeren Beckeneingang zu getestet hatte, er

klärte er, daß hier kein Hode vorhanden sei. Darauf wurde

die Wunde genäht und das Pferd auf die andere Seite gelegt.

Nach weiteren zirka 15 Minuten holte er einen etwa hühnerei

großen Testikel hervor. Meine Herren! W. operierte elegant

und mit einer Sicherheit, die jeder Fachmann bewundern muß.

Nachdem ich nun Winters, Verfahren„g&ßflhßllhatte ‚und mein,

Wissen und Können durch Fragen und gegenseitigen Meinungs

austausch ergänzt hatte, habe ich von 1892 bis jetzt etwa

100 Klopphengste nach Winters Methode operiert und keinen

einzigen letalen Ausgang gehabt; vielmehr erfreuten sich sämt

liche Tiere des besten Wohlbefindens und sind bei allen Tieren

die Operationswunden per primam geheilt. Bei zwei Pferden,

die schon einseitig kastriert waren, habe ich leider den re

tinierten Testikel nicht gefunden.

Meine Herren! Seit ich Winters Operationsverfahren ge

sehen, kann mich nichts mehr dazu verleiten, mit der ganzen

Hand in die Bauchhöhle einzudringen; — hätte ich aber Kyers

Arbeit nicht gesehen, dann hätte ich mich doch eventuell zu

Manipulationen verleiten lassen, die ich später vielleicht bitter

bereut hätte.

Das ganze Operationsverfahren zerfällt in zwei Abschnitte

und zwar I. in die Vorbereitung und II. in die Operation selbst.

I. Zur Vorbereitung gehört:

Der Stall muß gründlich gereinigt, gelüftet und mit frischem

Sand ausgestreut werden, worüber, je nach der Jahreszeit,

absolut reine, staubfreie Strohstreu oder, wenn es irgend zu

haben ist, frisch gemähtes Gras oder dergleichen minderwertige

Kräuter gebettet werden, damit die Stalluft möglichst rein und

staubfrei gehalten wird.

Ferner: das Pferd muß 20 bis 24 Stunden gehungert haben;

etwas Wasser kann es in den letzten 10 Stunden noch ge

nießen. — Wenn dasselbe mit vollem Darm gelegt wird, ist

der Hinterleib zu voll, und man kann dann den Samenstrang

mit einem Finger nicht erreichen, auch sind die vorgedrängten,

vollen Darmsclilingen so hinderlich, daß der Erfolg der Operation
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in Frage gestellt wird. Das Pferd muß sauber geputzt sein,

besonders unterm Bauch und an den inneren Schenkelflächen.

War dasselbe beschlagen, so müssen die Hufeisen vorher ab

genommen und die Hufe mit der Raspel berundet werden. Die

Hufe resp. Hufsohlen sowie auch der Schweif müssen sauber

gereinigt und mit Seifenwasser gewaschen sein.

Alsdann muß der Besitzer einen Eimer abgekochtes Wasser

bereit halten. Von diesem Wasser werden 5 —6 Liter in einen

reinen Holzeimer getan und hierin ebensoviel Sublimatpastillen

zu je 1 g, also 1:1000, aufgelöst. In diese Lösung werden

die zum Tupfen nötigen Schwämme gelegt.

Die Instrumente: ein geballtes Messer, ein Arterienhaken,

Sandsche Zange und Emaskulator, eine Schere, ein langer

3 mm weiter Trokar und eine Heftnadel müssen ‘l, Stunde ge

kocht werden und in dem keimfreien Wasser bis zum Gebrauch

liegen bleiben.

Als Legeplatz wählt man auf der Weide oder Rasenplatz

eine schiefe Ebene, so daß das Pferd mit dem Hinterteil 11/2

bis 2 Fuß höher liegt als vorn, damit die Darmschlingen nach

vorn sinken und nicht so gegen die Operationswunde gedrängt

werden können.

So vorbereitet, wird das Pferd mit einem dänischen Wurf

zeug, die zu operierende Seite nach oben gelegt und in die

Rückenlage gebracht. Alsdann werden Operationsfeld, Bauch

und innere Schenkelflächen nebst Sprunggelenke vermittelst

Bürste und warmem Seifenwasser gründlich gereinigt und

darnach mit der bereitstehenden Sublimatlösnng desinfiziert.

Ebenso hat selbstverständlich der Operateur seine Hände und

Arme peinlich zu reinigen und zu desinfizieren. Bevor man

nur» zum operativen „Eingriff schreitet, palpiert man das

Operationsfeld ab, um den inneren Bauchring festzustellen.

Nun kann die Operation beginnen: Man macht einige Zentimeter

oberhalb, am stehenden Pferde unterhalb gedacht, einen senk

rechten, 7 bis'8 Zentimeter langen Hautschnitt. Ich betone

extra senkrechten Hautschnitt, denn dicht hinter dieser Stelle

verläuft vom Schenkel bis zum Skrotum eine kleine Vene, die

bei einem Querschnitt leicht verletzt werden und Veranlassung

zu unliebsamen Blutungen geben könnte. Ich muß hier vorweg

bemerken, daß die ganze Operation möglichst blutlos verlaufen

muß, wenn sie tadellos gelingen und. die Wundheilung per

primam erfolgen soll. Nachdem der Hautschnitt ausgeführt und

die geringe Blutung mit dem, der Sublimatlösung entnommenen

Schwamme abgetupft ist, gräbt man sich mit den Nägeln der

beiden Mittelfinger einen Kanal bis an den Bauchring. Liegt

nun der Testikel im Leistenkanal, so kann man ihn in der

Tiefe als ein rundliches Gebilde, welches bei jeder festeren

Berührung ausweicht oder durch den Bauchring zurückgezogen

wird, fühlen. Es hält oft sehr schwer, den inguinalen Hoden

mit den Fingern nach außen zu bringen; man nimmt dann den

Arterienhaken, schiebt denselben zwischen den beiden, in dem

gegrabenen Kanal befindlichen Vorderfingern hinunter und

schlägt ihn schnell in den Hoden ein, worauf man ihn leicht

nach außen ziehen kann. Jetzt wird die Scheidenhaut ge

spalten und der vorspringende Testikel mit Sandscher Zange

und Emaskulator in gewöhnlicher Weise entfernt. Hierzu muß

ich bemerken, daß der inguinale Testikel stets, der abdominale

dagegen niemals mit einer Scheidenhaut umgeben ist.

Liegt dagegen der Testikel in der Bauchhöhle, dann stößt

man, nachdem man mit dem Mittelfinger am Bauchring angelangt

 

ist, mit einem kräftigen Ruck durch das Bauchfell und geht nun

mit dem einen Finger nach außen und dem Beckeneingang zu. —

Meine Herren. Die Lage des Hodengekröses brauche ich Ihnen

wohl nicht zu beschreiben, da dieselbe jedem aus der Anatomie her

bekannt ist und auch gelegentlich der Fleischbeschau bei allen

männlichen Tieren und Kastraten täglich studiert werden kann.

Man fühlt nun vor dem Beckeneingang, von der Blase nach

dem Bauchring zu verlaufend, ein strangförmiges, schlaffes Ge

webe. Man faßt mit dem vorderen Glied des eingeschobenen

Mittelfingers darunter und holt dasselbe aus der Wunde hervor.

Will das Hervorziehen mit dem einen Finger nicht gelingen,

dann schiebt man den Zeigefinger nach und unterstützt damit

das Festhalten; oder hat man sich sicher überzeugt, daß man

nicht eine leere Dünndarmschlinge auf dem Finger hat, kann

man auch ruhig den Arterienhaken ansetzen und mit diesem

den Schweif des Uebenhodens hervorholen, denn dieser ist es

in der Regel, den man zuerst erfaßt, auch ist derselbe an der

blaßroten Farbe und seiner eigentümlichen Form leicht zu er

kennen und mit Darmschlingen oder Darmgekröse nicht zu ver

wechseln. Man zieht nun das vordere Ende ruhig nach außen

und im Augenblick schlüpft der Nebenhoden durch. Das Guber

nakel kann zuweilen recht lang sein, so daß man glaubt, es

wäre gar kein Testikel vorhanden, aber nach weiterem Ziehen

schlüpft endlich der Hoden von Tauben- bis Hühnereigröße durch.

Zuweilen kann man aber bei stärkstem Ziehen nicht weiter

kommen, der retinierte Testikel will absolut nicht durchschlüpfen.

In solchem Falle ist der Hoden bindegewebig entartet und ent

hält kleinere oder größere Zysten. Der Hoden kann in dieser

Entartung die Größe von zwei zusammengelegten Mannesfäusten

erreichen. Um sich von diesem Hindernis zu vergewissern,

zieht man das Gubernakel fest an und schiebt den Mittelfinger

in die Bauchhöhle ein, wo man dann ein größeres festes Gebilde

fühlt. Man kann nun den Arterienhaken zu Hilfe nehmen, oder

auch mit dem untergeschobenen Finger nachhelfen. Sind jedoch

größere, mit Wasser gefüllte Zysten vorhanden, dann muß man

den abgekochten Trokar benutzen und das Wasser zuvor ab

lassen, worauf der Durchschlupf in der Regel ohne große Mühe

erfolgt. Nachdem nun die Abtragung des Hodens in bekannter

Weise erfolgt ist, wird die Wunde mit in Sublimatwasser ge

trünktem Schwamm ausgetupft, die Wundränder mit Catgut ver

näht und mit Jodoform oder Tannoform usw. bepudert und die

Operation ist beendet. Das Pferd wird nun in den Stall gebracht

und wie gewöhnlich gefüttert. War das Tier an Weidegang

gewöhnt, so kann es den nächsten Tag Wieder zur Weide ge

bracht werden. Schwellung tritt nicht ein, die Heilung erfolgt

per primam. Nach acht Tagen kann dasselbe wieder in Gebrauch

genommen werden. Meine Herren. Sie sehen, die Operation

ist gar nicht so sehr schwierig und unter Beobachtung absoluter

Aseptsis auch durchaus nicht gefährlicher als eine gewöhnliche

Kastration. Ich möchte hier nur den Wunsch aussprechen, daß

sich sämtliche Tierärzte mehr als bisher mit der Kryptorchiden

kastration befassen möchten, wenn auch der Anfänger zuerst

auf mancherlei unvorhergesehene Schwierigkeiten stößt — nur

frischen Mut! Übung macht den Meister — damit auch im

Publikum nicht die Anschauung Platz greife, als ob ausländische

Tierärzte bessere Chirurgen wären und besser operieren könnten

als wir und damit unser gutes deutsches Geld nicht ins Ausland

zu wandern braucht.
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Beitrag zur Parese des Schlundkopfes und

Schlundes.

Von Tierarzt Sonnsnheru-Brilon.

Im Anschluß an meine frühere Veröfi‘entlichung*) möchte

ich die Beobachtungen, welche ich bei drei kürzlich erkrankten

Pferden machen konnte, zur Kenntnis bringen, umso mehr, weil

sie gewissermaßen eine Vervollständigung derselben bilden und

Rückschlüsse auf die Ätiologie der Krankheit zulassen.

Ich beginne mit der Beschreibung der Fälle.

Fall l. Ein 10 bis l2jähriges Arbeitspferd, Wallach, des

Besitzers J. erkrankte angeblich am 27. Nov. 1906 unter folgenden

Erscheinungen: Es fraß nicht‘ mehr seine volle Futterration

und ließ den größten Teil des Rauhfutters in Bissen geballt

wieder in die Krippe fallen. Die Wasseraufnahme soll noch

normal gewesen sein.

Als der Zustand des Tieres sich verschlimmerte, wurde ich

am 29. November 1906 zugezogen und konnte folgenden Befund

aufnehmen:

Das Pferd ist mäßig genährt. Die Augenlidbindehaut er

scheint verwaschen ziegelrot, die Pupille stark erweitert. Die

Mastdarmtemperatur beträgt 38,20 C. Der Puls ist schwach

und 65 mal in der Minute zu fühlen. Die Herztöne ‘sind rein.

Die Atmungsfrequenz zeigt keine Erhöhung. Das Tier ist

appetitlos. In der Maulhöhle besteht keine Entzündung. Zwischen

den Zahnreihen und den Backenwandungen findet man viel

zerkautes Rauhfutter eingekeilt. Schlundkopf und Schlund er

scheinen äußerlich ohne Veränderung. Die Darmperistaltik liegt

danieder.

Ein Versuch, dem Tiere Wasser mit der Flasche ein

zugießen, mißlingt, weil wohl Schlnckbewegungen gemacht

werden, peristaltische Schlundbewegungen aber ausbleiben.

Der Gang des Pferdes ist unsicher, die Psyche eingenommen.

Das Pferd reagiert nicht auf Nadelstiche und zeigt nur am Grund

der Ohren und in der Kniefalte Empfindung.

Am 30. November 1906 ist der Befund fast der gleiche wie

tags zuvor. T. 38,4" C., 65 Pulse. Es besteht seröser Augen

uud eitriger Nasenausfluß. Das Pferd hat keinen Kot abgesetzt.

Zur Anregung der Darrntätigkeit applizierte ich dem Pferde

eine Einspritzung von 0,1 g Arecol. hydrobrom., worauf sich

der Zustand des Tieres innerhalb weniger Stunden stark ver

schlechterte. Es liegt empfindungslos auf der Seite und ist nicht

mehr imstande aufzustehen.

Die einige Stunden nach der Tötung des Pferdes vor

genommene Sektion hatte nachstehendes Ergebnis:

Am ganzen Darmtraktus besteht geringgradiger Katarrh,

der im Bereich der Beckenfiexur einen hämorrhagischen Charakter

annimmt. Die Schleimhaut hat hier eine dunkelrote Farbe und

ist stark geschwollen.

Die Nieren erscheinen von außen graurotbraun. Auf dem

Durchschnitt zeigt sich die Rindenschicht gleichmäßig graugelb

verfärbt. Die Malpighischen Körperchen treten in ihr undeutlich

hervor. Die geraden Harnkanälchen treten als graue Stränge

überaus deutlich hervor. Streicht man mit dem Messerrücken

über dieselben gegen den Hylus, so entleert sich viel graues,

trübes Sekret, welches bei mikroskopischer Betrachtung aus

zahlreichen Harnzylindern, vielen großen und kleinen Epithelien

und zelligem Detritus besteht.
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Die Harnblase enthält wenig trüben Harn, der reich an

Epithelzellen und Zylindern ist. Der Harn reagiert stark sauer

und enthält reichlich Ammoniumsalze. (Starke Nebelbildung

auf Zusatz von 10 “In KOH und Einführen eines mit verdünnter

Salzsäure angefenchteten Stabes, selbst in sehr starker Ver

dünnung. *)

Der Befund an Gehirn und Rückenmark ist negativ.

Fall 2 betrifft das zweite Pferd desselben Besitzers, das

schon zwei Tage später, am 2. Dezember 1906 unter ähnlichen

Erscheinungen erkrankte. _

Der Besitzer sah, daß das Pferd nicht mehr richtig fraß

und schob dies anfangs auf Baugigkeit. Am 4. Dezember be

obachtete er, daß das Tier das Rauhfutter in kleinen Ballen

aus dem Maule wieder fallen ließ und das Wasser nicht recht

abschlucken konnte. '

Am 5. Dezember 1906 wurde ich endlich zugezogen und

fand folgendes: Beim Führen aus dem Stalle fällt bei dem

Pferde, einem zwölfjährigen Wallach, eine geringe Schwäche

auf. Die Psyche des Tieres erscheint jedoch ungetrübt. Aus

fluß aus Nase oder Augen besteht nicht. Die Konjunktiva ist

gelblichrot verfärbt, die Pupille vergrößert. A. 26. P. 60.

T. 38,4° C.

In der Maulhöhle und der Schlundkopfregion bestehen keine

äußeren Veränderungen. In den Backentascheu liegen viel

zerkaute' Futtermassen. Die Darmperistaltik ist rege. Der

Kotabsatz scheint nicht gestört. Die Kotballen selbst sind klein

und hart, mit Schleim überzogen. Harnabsatz wird nicht ge

sehen.

Die Atmungsfrequenz ist erhöht. Husten wird nicht be

obachtet. " ’

Der Puls ist schwach, doch sonst unverändert. Die Herz

töne sind deutlich hörbar und rein.

Lasse ich dem Tiere Wasser vorhalten, so fällt es sofort

gierig darüber her, obwohl es kurz vorher gesoffen haben soll.

Trotz lebhafter Saugbewegungen wird der Eimer aber nicht

leer. Gleichzeitig mit den Saugbewegungen sieht man peristal

tische Bewegungen am Schlunde verlaufen, die mit starker Ge

räuschentwickelung einhergehen.

Heu frißt das Pferd scheinbar mit gutem Appetit, wobei

die Kaubewegungen normal vollführt werden. Sind die Bissen

zum Abschlucken bereitet, so fallen sie entweder aus dem

Maule heraus, oder bleiben in den Backentaschen liegen.

Abends ist der Zustand des Pferdes unverändert. Die

Peristaltik des Darms ist rege, der Kot klein geballt. Die

Mastdarmtemperatur beträgt jetzt 39,40 C. Das Pferd bemüht

sich fortwährend, Wasser aus der Krippe zu saufen. Peristal

tische Schlundbewegungen treten jedoch nur ganz vereinzelt auf.

Am 6. Dezember 1906 zähle ich 32 Atemzüge und 80 Pulse.

Die Mastdarmtemperatur beträgt 39,10 C. Es zeigt sich Muskel

zittern im Bereich der Auconäen. Das Pferd nimmt einen

halben Eimer Getränk unter peristaltischen Schlundbewegungen

auf. Die Psyche ist frei.

Am 7. Dezember 1906 morgens erfolgt der Exitus letalis.

Eine Sektion wurde mir leider nicht gestattet. _

Fall 3. Am 18. Januar 1907 wurde ich zu einem Pferde

(Pony, 8 Jahre alt) des Metzgermeisters K. gerufen, das, wie

der Besitzer sich ausdrückte, seit dem 17. Januar 1906 nicht

recht fressen konnte.
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Das Pferd ist gut genährt und war immer ein guter Fresser.

Die Augenlidbindehaut erscheint schmutzig ziegelrot verfärbt,

die Pupille stark erweitert. Es besteht weder Augen- noch

Nasenausfluß. Das Pferd atmet ruhig und ohne Anstrengung.

P. 60. T. 38,4° C.

Trotz Heißhunger bringt das Pferd keinen Bissen herab,

auch keinen Tropfen Wasser. Nur hin und wieder verlaufen

gleichzeitig mit den Schluckbeweguugen peristaltische Wellen

den Schlund herab. Zwischen Backen und Zähnen bis hinauf

zum Isthmus faucium reichend ist die Maulhöhle mit Futterresten

angefüllt. Rachenhöhle und Schlund erscheinen dagegen leer.

Aus dem möglichst hoch gehobenen Eimer nimmt das Pferd

unter regelmäßigen, peristaltischen Schlundbewegungen ca. 1 Liter

Flüssigkeit auf.

Kot und Harnabsatz sollen normal sein.

Tieres ist frei.

Am 19. Januar 1907 zeigt sich dasselbe Krankheitsbild, nur

hat die Lähmung des Schlingappartes weitere Fortschritte ‘ge

macht. Auch aus dem hochgehobenen Eimer kann kein Tropfen

Wasser aufgenommen werden. Im Bereich der Anconäen be

steht Muskelzittern. Die Bewegungen des Patienten sind unfreier.

A. ruhig, P. 60, T. 37,90 C‘.

Am 21. Januar 1907 ist der Zustand des Pferdes wenig

geändert. P. 60, T. 38,200. Das Muskelzittern im Bereich

der Anconäen ist stärker geworden. Es besteht eine größere

Schwäche der Körpermuskulatur, Obstipatio und Harnverhaltung.

Die Psyche ist ungetrübt.

Das Pferd wird getötet und sofort seziert. Das Ergebnis

der Sektion ist folgendes: ‚

Dünn- und Dickdarm enthalten nur Reste von Futterstofi‘en.

Der Dünndarm ist mit einem gelblich zähen Inhalt erfüllt.

Der Dickdarminhalt hat breiige Konsistenz und grauschmutzige

Farbe. Im Mastdarm finden sich kleingeballte Kotmassen.

Die Darmschleimhaut ist in tote geringgradig geschwollen

und grau gefärbt. Leber und Milz zeigen normale Beschaffenheit,

desgleichen Herz und Lunge.

Die Nieren sind etwas vergrößert und graurot gefärbt.

Sie haben brüchige Konsistenz. Auf dem Durchschnitt zeigt

die Rindenschicht graugelbliche Färbung. Die Malpighischen

Körperchen sind schlecht sichtbar. In den höher geröteten

Papillen treten die geraden Harnkanälchen als graue Stränge

sehr stark hervor. Streicht man mit dem Messerrücken über

die Pupillen gegen den Hylus, so entleert sich viel graues,

undurchsichtiges Sekret, daß viele Harnzylinder und zahlreiche

Epithelzellen enthält.

Die Blase enthält keinen Tropfen Harn.

Zwischen den Backzälmen und den Backen, bis hinauf zum

Isthums faucium liegen trockene Futtermassen. Schlundkopf und

Schlund zeigen keine Veränderungen.

Bei der Herausnahme des Gehirns und verlängerten Markes

entleert sich aus einem Riß der Dura mater hinter dem Tento

rium ossium ein klares, rötliches Sekret, dessen Menge 1—2 Tee

löffel beträgt. Dasselbe Sekret findet man auch in dem Raum

zwischen Dura und Pia des verlängerten Markes und Rückena

marks. Die Dura mater des verlängerten Markes und Anfangs

teils des Rückenmarks ist rötlich verfärbt und mehr saftreich.

Die Pia mater daselbst erscheint mehr gerötet und feuchter.

Blutungen sind nirgends sichtbar.

Die Psyche des

 

Wenn man das klinische Bild und den Sektionsbefund der

einzelnen Fälle miteinander vergleicht, so ergibt sich trotz

gewisser Abweichungen doch eine große Übereinstimmung.

Die deutlich hervortretenden Symptome, nämlich: die Parese

des Schlingapparates, die ziegelrote Färbung der Lidbindehaut,

die abnorm große Pupille, der ausgebreitete Darmkatarrh, die

heftige Nierenentzündung und die freie Psyche, geben der Krank—

heit ein ganz charakteristisches Gepräge, das sie von der

(Jerebrospinalmeningitis deutlich unterscheidet.

Die Abweichung, welche das Symptomenbild beim ersten

Patienten zeigt, täuscht eine gewisse Ähnlichkeit mit Cerebro

spinalmeningitis vor. Dem widerspricht aber durchaus der

Obduktionsbefund. Eine Erklärung für die Abweichung liegt

vielleicht darin, daß das Pferd hochgradig an Dummkoller litt.

Der Besitzer, der das Pferd jahrelang im Besitze hatte, machte

mich seinerzeit darauf aufmerksam.

Das häufigere Vorkommen dieser Krankheit im hiesigen

Bezirk, vor allem aber die sich kurz folgende Erkrankung zweier

nebeneinander stehender Pferde rechtfertigt vielleicht den Ver

dacht, daß es sich um eine Infektionskrankheit handelt, deren

Virus durch den Darmtraktus einzudringen scheint. Jedenfalls

hat es nach dem Vorbericht den Anschein, als trete der Darm

katarrh schon dann hervor, wenn eine Lähmung des Schlund

kopfes und Schlundes sich noch nicht bemerkbar macht. Der

exakte Beweis hierfür wäre freilich noch zu erbringen.

Referate

Die Übertragung der Tuberkulose durch den

Respirationsapparat.

Von Cadtäac-Lyon.

(Journal de Lyon, 80. Oktober 1905.)

In der Humanmedizin ist es feststehende Tatsache, daß der

Mensch die Tuberkulose am häufigsten durch die Atmungsorgane

akquiriert und ist infolgedessen die Lungentuberkulose die am

meisten auftretende Form. Man nimmt an, daß die mit dem

Sputum expektorierten, derAustrocknung widerstehenden Tuberkel

bazillen in dem durch das Wischen, Abstäuben usw. auf

gewirbelten feinsten Staube herumschweben und so zur Ausbreitung

der Tuberkulose beim Menschen im hohen Grade beitragen.

Es ist leicht verständlich, daß die Luftwege sehr geeignet

sind, dem Tuberkelbazillus Ansiedlung zu gewähren, weil diese

durch die Inspiration in die feinsten Bronchialen gelangen, wo

die geringste Läsion in den Epithelien oder den Lungenendo

thelien ihre Ansiedlung leicht gestattet. Allgemein wird das

ausgetrocknete Sputum der Phthisiker als sehr gefährlich an

gesehen, doch läßt nach Cadöac der Beweis dafür noch sehr zu

wünschen übrig.

Um festzustellen, ob die Lungentuberkulose durch das Ein

dringen von bazillenhaltigem Staub in die Luftwege entsteht

und um die Wichtigkeit dieser Ansteckungsmethode zu prüfen,

so muß man die Austrocknung des tuberkulösen Sputums ver

folgen: l. im Licht, 2. im Dunkeln und sehen, was aus ihm

wird, wenn es 1. auf dasselbe obsorbierende Stoffe, z. B. Parkette,

Dielenboden, Teppiche, und 2. auf‘ dasselbe nicht absorbierende

Stoffe, z. B. Glas, gefirnißte Böden usw., fällt. Dabei ist zu

ergründen, wie sich der Auswurf in Staub umwandelt und ist

der Grad der Virulenz festzustellen in dem Momente, in welchem

diese Umwandlung stattgefunden hat. Dieser Staub ist zu

' u
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sammeln und einatmen zu lassen, um festzustellen, wie er die

Lungentuberkulose auf dem Luftwege erzeugt.

Austrocknung des Auswurfs im Sonnenlichte.

Cadöac hat den mit Asche verrührten Auswurf auf Glas

und auf den Fußboden in der Nähe des Ofens aufgetragen.

Auf Glas aufgestrichen, trocknete er sehr schwer, er mußte

mit einem Messer abgeschabt werden und erst nach zehn bis

zwölf Tagen war er in dem warmen Laboratorium so getrocknet,

daß er verstäubt werden konnte. War das Sputum zwei Tage

der Luft und dem Licht ausgesetzt, so war es noch voll virulent

auf zwei Meerschweinchen erprobt. “’ar es sechs Tage aus

gesetzt und auf zwei Meerschweinchen überimpft, ist das eine

davon schwach affiziert werden, während das andere gesund

blieb. War es zehn Tage ausgesetzt und der Staub mit Wasser

verdünnt und filtriert und zwei Meerschweinchen in das Peri

toneum eingeimpft, so sind beide gesund geblieben, was darauf

schließen läßt, daß der Auswurf nicht mehr virulent war.

Ein Teil des getrockneten Auswurfs wurde gesammelt, ganz

fein pulverisiert und in e'mer Glocke, unter welcher vier Meer

schweinchen waren, verstä.ubt. Diese blieben außer einem ge

sund, und dies wurde nur affiziert, weil es neben dem ein

geatmeten Staub noch solchen vom Boden aufgeleckt hatte.

Die gleichzeitige Inhalation und Ingestion hatten bei ihm eine

generalisierte Tuberkulose hervorgerufen.

Die schnellere und langsamere Zerstörung der Virulenz im

Auswurf hängt von der Intensität des Lichtes und der Dicke

der aufgetragenen Schicht ab. Auswurf, der während 14 Tagen

in dicker Schicht auf ein Stück Marmor aufgetragen war, und

dann angefeuchtet, drei Meerschweinchen in die Kniefalte ein

geimpft wurde, ließ die Tiere vollständig gesund.

Auswurf wurde auch auf ein rauhes Brett gestrichen und

den direkten Sonnenstrahlen bei starker Hitze ausgesetzt. Teile

davon sind in 24, 48 und 72 Stunden je zwei Meerschweinchen

an der Innenfläche der Schenkel eingeimpft werden, ohne daß

die Tiere erkrankt wären. Die Sonnenhitze trocknet den Aus

wurf sehr schnell aus und tötet zugleich die Virulenz desselben.

Auswurf, der auf glatte Flächen, z. B. auf Stein, Porzellan,

gewichste Boden, die der Sonnenhitze ausgesetzt waren, auf

gestrichen wurde, ist nach 48 Stunden schon nicht mehr

virulent, wie es viele Überimpfungen erwiesen haben.

Das elektrische Licht und das Gaslicht zerstören die

Virulenz des Auswurfs sehr schnell. In dünner Schicht auf

gestrichen, war er nach 48 Stunden nicht mehr imstande, Meer

schweinchen anzustecken.

Der im Dunkeln bei gewöhnlicher Zimmertemperatur oder

im Brutschrank getrocknete Auswurf behält seine Virulenz bei,

aber in verschiedener Intensität. Manchmal fallt die Impfung

solchen Staubes negativ aus, während das Verfüttern desselben

Tuberkulose hervorruft.

Die verschiedenen Partien des Staubes sind auch ungleich

mäßig virulent, weil die Bazillen auch ungleichmäßig darin

verteilt sein können. Caddac ließ solchen Staub, an

Stellen, wo sich Tuberkulosekranke aufhielten, sammeln und ihn

durch Versuchstiere einatmen, um seine Schädlichkeit durch das

Hervorrufen der Lungentuberkulose festzustellen. Er stellte

sich dabei die Frage, ob dieser infektiöse Staub in großer

Masse in der Luft herumwirble oder nur in geringer Menge.

Die vorher angeführten Versuche, um die Widerstands

fähigkeit des Kochschen Bazillus gegen die Austrocknuug fest

 
zustellen, haben den zerstörenden Einfluß der Luft und des

Lichtes auf den Auswurf dargetan und lassen den Schluß ziehen,

daß wenig virulente Bazillen in der Luft herumschweben

müssen. Cadöac kann sich daher der Ansicht von Strauß

und Cornet nicht anschließen, die in der Einatmungstuberkulose

eine vornehmlichste Verbreitungsart der Tuberkulose erblicken.

Schon im Jahre 1887, also vor den Cornetschen Versuchen,

hat er in einer Kiste, in welcher er vier Meerschweinchen hielt,

mehr als einen Monat täglich eine Stunde lang getrockneten

Auswurf vom Menschen verstäubt, ohne daß eines der Tiere

angesteckt werden wäre. Bei einem zweiten Versuch hat er in

einer Kiste, in welcher sich 8 Kaninchen und8 Meerschweinchen

in drei durch Gitterwerk getrennten Etagen aufhielten, während

drei Wochen drei Liter Staub, der von einer getrockneten

tuberkulösen Lunge herrührte, verstäubt. Von diesen 16 Tieren

ist ein Kaninchen der oberen und ein Meerschweinchen der

unteren Etage tuberkulös geworden, bei welchen vorher künst

lich eine Bronchitis erzeugt worden war, durch Einatmen von

Bromdämpfen.

Alle andern Versuchstiere sind gesund geblieben.

Einen dritten Versuch hatte er mit 12 Meerschweinchen und

10 Kaninchen gemacht, welche er während eines Monats drei

Liter tuberkulösen Staub einatmen ließ, aber alle sind gesund

geblieben.

Peterson hat in neuester Zeit

denselben negativen Erfolg gehabt.

Cade'eac hat in diesem Jahre 10 Versuche mit 28 Meer

schweinchen und 11 Kaninchen angestellt, davon zeigten 5 Meer—

schweinchen tuberkulöse Läsionen, von den Kaninchen keines.

Von diesen 5 Meerschweinchen haben 2 die Tuberkulose durch

das Auflecken des Staubes, also nicht durch Inhalation aquiriert.

Die Tiere sind unter einer Glocke, in welcher der tuberkulöse

Staub verstäubt wurde, gehalten worden. Der Auswurf stammte

aus dem Spital-Hotel Dieu in Lyon und war ein Gemisch des

Auswurfs von allen bestimmt Tuberkulosekranken, bei welchen

die Krankheit durch den Nachweis der Bazillen festgestellt war.

Der Auswurf ist in einem Mörser mehrere Male zerrieben werden,

um den Staub möglichst fein zu erhalten. Er war jedenfalls

viel feiner, als der auf natürliche Weise verstäubte.

Die Übertragung der Tuberkulose von Mensch auf Mensch

durch verstäubten tuberkulösen Auswurf muß noch seltener sein,

als es die Laboratoriumsversnche anzeigen, da ja. der Auswurf

nur langsam in Staub übergeht, der durch die Einwirkung des

Lichtes seiner Virulenz beraubt wird, so daß er, wenn er ganz

zu Staub geworden, ganz ungefährlich sein muß. Höchstens

eine kleine Partie des Auswurfs, der in den Ecken, wo das

Licht nicht hindringt, expektoriert wird, könnte abgeschwächte

Bazillen enthalten, welche die Tuberkulose wohl durch Ein

impfung, aber nicht durch Einatmung hervorzurüfen imstande

wären.

Cad6ac ist der Ansicht, daß das Waschen der Fußböden

und der Möbel nicht mehr zu empfehlen sei, als das Abstäuben,

da die Austrocknung und die Abnahme der Virulenz gleichen

Schritt halten, und die kleinsten, recht beweglichen Staub

n1it 10 Versuchstieren

partikelchen die ungefährlichsten sind. Die flüssigen Teilchen,

welche von Tuberkulösen beim Husten, Niesen, beim Sprechen

oder sogar beim Küssen ausgestoßen und von andern eingeatmet

oder mit dem Munde aufgenommen werden, sind nach ihm bei

weitem am gefährlichsten. Schon im Jahre 1887 haben Cad6ac
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und Mallet gezeigt, daß die Respirationsorgane gern‘ tuberkulös

affiziert werden, wenn Bazillen in einer Flüssigkeit in sie hinein

gelangen, dagegen selten von Bazillen, die im Staube schweben.

Verschiedene Forscher haben dies bestätigt, unter andern

Peterson, der 110 Meerschweinchen tuberkulös machte. Preiß

hat gezeigt, daß 1 Milligramm tuberkulösen Auswurfs, der un

gefähr 40 Bazillen enthalten mag, schon die Tuberkulose hervor

rufen kann, wenn er mit feuchtem Staub eingeatmet wird.

Verschiedene Versuche, die Cadäac in letzter Zeit angestellt

hat, haben seine früheren Ergebnisse voll bestätigt. Er hat

nämlich Tuberkelbazillenreinkultur und tuberkulösen Auswurf

mit Wasser zerrieben und durch einen Spray-Apparat mehreren

Meerschweinchen und Kaninchen gegen die Nasenhöhlen verstäubt.

Die meisten Versuchstiere sind davon an Tuberkulose erkrankt.

Diese beim Sprechen, Husten, Niesen ausgeworfenen feinsten

Partikelchen können auch auf die Nahrungsmittel fallen und

Tuberkulose der Verdauungsorgane hervorrufen. Alles, was ein

Absetzen dieser virulenten Partikelchen hintanhält, nebliges

oder feuchtes Wetter, unterstützen die Ansteckung. Es ist

im Volke wohlbekannt, daß Feuchtigkeit und Nebel sehr un

gesund sind.

Cadäac hat durch seine Versuche gezeigt, daß der ver

trocknete und verstäubte tnberkulöse Auswurf für die Ver

breitung der Tuberkulose nicht so gefährlich ist. Besonders

ansteckungsfähig dagegen sind die noch flüssigen Partikelchen,

welche mit der Luft eingeatmet oder mit den Speisen, auf die

sie gefallen, sind, genossen werden. Er ist der Ansicht, daß

die Tuberkulose häufiger auf dem Wege des Verdauungstraktus,

als auf dem der Respirationsorgane akquiriert wird. Helfer.

Das Absorpti-onvsvermögen der Haut (insbesondere für

Jodprüparate) und weitere Erfahrungen mit Jothion.

Von Dr. Jakob, München.

(Wochenschrift für Tierheilkunde und Viehzucht, 51. Jahrg., Nr. 5.)

In vorliegender Arbeit, welche als Vortrag im Verein

Münchener Tierärzte diente, bespricht J. zunächst die über das

Absorptionsvermögen der Haut aufgestellten Theorien und An

sichten. Während früher überhaupt negiert wurde, daß die

Haut Arzneimittel aufsaugen könnte, neigt man in neuerer Zeit

der Ansicht zu, daß diese Mittel sehr wohl vom Säftestrom auf

genommen werden könnten. Die besten Untersuchungen in

dieser Hinsicht stellte Lipschütz an, welcher mit Jodtinktur

und Jodkalisalben arbeitete und das Jod dann chemisch (Nitrit

probe) im Harn nachwies. Dem Einwand, daß das aufgetragene

Jod verflüchtige und dadurch als Gas mit der Atmungsluft auf

genommen werde, begegnete er durch die Applikation vollkommen

abschließender Verbände. Nach L. hängt die Intensität der

Absorption ab von der Einwirkungsdauer des Medikamentes,

Menge des Mittels, Prozentgehalt an Jodkalium, Salben

konstituens.

Auch die Frage: auf welche Weise gelangt das Jod bei der

Absorption in den Körper? ließ sich nur schwer beantworten.

Anfänglich wurde der Flüchtigkeit des applizierten Stoffes

die Fähigkeit zugeschrieben, die Epidermis zu durchdringen.

Später machte man die Absorption von der Benetzbarkeit

der Haut abhängig in der Annahme, daß unter gewöhnlichen

Umständen wässerige Lösungen die Haut nicht benetzen, während

flüchtige und fettlösende Stoffe dies tun.

Nach Merk ist die Haut als Schutzorgan des Körperinnern

mit Wehrvorrichtungen versehen. So werden von den Zellen

 
des Rote mukosum Keratohyalin und Keratoelei'din abgesondert,

mit welchen sich die Hornschicht überzieht. Je nach Art und

Grad des durch das aufgetragene Medikament erzeugten Reizes

ist die Produktion der beiden eben genannten Stoffe verschieden,

und dadurch ist es auch ermöglicht, daß die Haut nicht für

alle Mittel dieselbe Durchdringbarkeit zeigt (biologisches

Verhalten).

Nach Traube kommt bei der Absorption von Jodpräparaten

von der Haut aus die chemische Affinität des Jods zu den

meisten Bestandteilen der Haut, mit denen es chemische Ver

bindungen eingeht, in Betracht.

Endlich hat sich noch die Ansicht, daß die Hautabsorption

als ein physikalischer Prozeß aufgefaßt werden muß, auf

Grund zahlreicher experimenteller Untersuchungen viel Anhänger

verschafft.

Korium und Subkutis sind sehr gut befähigt zu absorpieren,

die Epidermis dagegen nicht. Nach Lassar sollen lediglich die

Ausführungsgänge der Schweiß- und Talgdrüsen das Eindringen

einiger Substanzen ermöglichen und den Transport der Stoffe

nach dem Lymph- und Blutgefäßsystem zulassen. Diese Be

hauptung, die bis auf den heutigen Tag sehr viele Anhänger

zu verzeichnen hat, wird von Filehne als nicht zutreffend ver

worfen. Letzterer Autor ist der Meinung, daß die Epidermis

eine mit Cholesterinfetten durchtränkte und an ihrer äußeren

Fläche mit Fett, Hauttalg überzogene Difi'usionsmembran darstellt.

Durch dieselbe können nur solche Stoffe ~ diffundieren, welche

sich in den die Membran durchtränkenden und diese über

ziehenden Flüssigkeiten oder Substanzen lösen, resp. mit ihnen

mischen. Es ist also die Fettlöslichkeit des aufzunehmenden

Stoffes die Hauptbedingung für die Absorption, während die

Flüchtigkeit als Nebensache zu betrachten ist. Ähnlich wie F.

äußern zieh Overton und Schwenkenbecher.

Hinsichtlich der Passage des zu absorbierenden Mittels

durch die Epidermis bis zum Lymphgefäßsystem ist man der

Ansicht, daß die betreffende Substanz nicht durch die Epidermis

zellen selbst, sondern zwischen denselben (also interzellulär)

hindurchsickert bis zu dem im Rete Malpighi fließenden

Lymphstrom.

Im Anschluß an diese allgemeinen Erörterungen wendet

sich der Verfasser der Besprechung der Absorption von Jothion

zu. Letzteres ist ein Jodwasserstofi‘säureester und besitzt den

höchsten Jodgehalt aller auf den Markt gebrachten Jodpräparate

(ca. 80%). J. hat, wie er schon in einer früheren Publikation

hervorhob, mit dem Jothion sehr gute Erfolge aufzuweisen

gehabt. Er beschreibt nun des näheren vier in letzter Zeit

mit diesem Präparat behandelte Fälle. Im ersten Falle wurde

ein an Pharynx-Angina und starker Drüsenschwellung schwer

erkranktes Pferd nach sechstägiger Behandlung bereits wieder

diensttauglich. Fall 2 und 3 betrafen je einen an chronischer

Akne mit Furunkelbildung an der Zwischenzehenhaut leidenden

Hund; beide wurden überraschend schnell geheilt. Als letzter

Patient wurde ein Hund mit Struma carcinomatodes nebst

chronischer Bronchitis und Mitralisinsuffizienz behandelt. Der

doppelfaustgroße, knollig und derb sich anfühlende Kropf wurde

im Verlauf von vier Wochen infolge der Behandlung mit

20 proz. Gothionsalbe vollständig resorbiert, so daß nur eine

geringgradige Verdickung des Unterhautzellgewebes zurückblieb.

Inzwischen entwickelte sich als Folge der Mitralisinsuffizienz

ein Hydrops ascites und der Patient ging nach sieben Wochen
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ein. Die Sektion ergab frische Krebsmetastasen iin der Leber,

welche nach des Verfassers Ansicht mit größter Wahrscheinlichkeit

auf die stürmische Resorption des Kropfes zurückzuführen sind.

J. spricht sich zum Schluß dahin aus, daß das J othion ein

Mittel ist, welches alle bis jetzt

zuwendenden Jodpräparate übertrifft.

perkutan an

J. Schmidt.

Zur Diagnose des infektiösen Scheidenkatarrhs der

Binder.

Von Veterinärrat Dr. L. Greve-Oldenburg.

(Fortsehr. d. Vet.-Hyg. Heft 9 u. 10.)

Greve untersuchte im Jahre 1904 12 Rinderbestände, aus

denen Tiere, die angeblich mit infektiösem Scheidenkatarrh be

haftet sein sollten, ausgeführt werden waren, auf das Vorhanden

sein des genannten Leidens. Er fand Erscheinungen, die mit

den in der Literatur beschriebenen des infektiösen Scheiden

katarrhs Ähnlichkeit hatten, die er aber doch nicht für gleich

bedeutend hielt, weil er unter den vielen, im verschiedensten

Alter stehenden Tieren nur bei einem einzigen Symptome sah,

die für akute Erkrankung hätten sprechen können. Es handelte

sich um eine 12 Tage vor der Untersuchung erstmalig gedeckte

Kuh. -—— Auch miißten in den untersuchten Beständen häufiger

Verkalben in den verschiedenen Stadien der Trächtigkeit oder

Umrindern und Unfruchtbarkeit beobachtet werden sein, was

jedoch nicht der Fall war.

1905 untersuchte G. drei Rinder, die von der Münchner Aus

stellung wegen Scheidenkatarrhs zurückgewiesen werden waren.

Bei einer Kuh waren keine Veränderungen der Scham- und

Scheidenschleimhaut vorhanden, bei den beiden anderen fand

sich die Scheidenschleimhaut im unteren Teil gerötet und mit

vielen in Reihen liegenden Knötchen, die zum Teil stark ge

rötet erschienen, besetzt; bei der einen Kuh fand sich etwas

dickflüssiger, zäher Scheideuschleim, in dem einzelne Coccen

und Diplococcen aber keine Streptococcen nachzuweisen waren.

Unter aseptischen Kautelen wurden mit dem Schleim zwei Kühe

und ein Kalb mit Nach

14 Tagen zeigten die Scheidenschleimhäute der geimpften Tiere

keinerlei Veränderungen; nach weiteren 14 Tagen waren bei

den Kühen einzelne leicht geschwellte Follikel, bei dem Kalbe

nichts zu sehen. G. führt die Follikelschwellung auf die schwüle

Temperatur zurück, da am Untersuchungstage auch alle anderen

Tiere des Bestandes geschwellte Follikel zeigten.

Ein weiterer Impfversuch mit Schleim von einer Kuh mit

ähnlichen Symptomen wie den oben geschilderten, führte bei

jungfräulichen, eben belegten, bei rindernden und tragenden

Tieren zu einem negativen Resultat.

Weiterhin kontrollierte G. längere Zeit einen Rinderbestand

und beobachtete, daß die Lymphfollikel der Scheidenschleimhaut

zu verschiedenen Jahreszeiten verschieden ausgeprägt waren.

Während der heißen Jahreszeit traten sie bei den meisten

Tieren gut hervor, im Herbst und Winter waren sie weniger

sichtbar. Im Oktober wurden an die tagsüber auf der Weide

befindlichen Tiere abends Rübenblätter verfüttert; alle Kühe

setzten in der Zeit dünnen Kot ab und zeigten größtenteils

gerötete Scheidenschleimhaut mit. hervortretenden Follikeln.

Ähnliche Beobachtungen wurden auch von anderen Tierärzten

Oldenburgs gemacht. G. hält diese Erscheinungen für physio

logisch, bedingt durch Individualität, Haltung, Fütterung, durch

vermehrten Blntzufluß infolge von anstrengenden Transporten,

einwandfreien Scheiden geimpft.

 

 

Hitze usw. Greve ist der Ansicht, daß der infektiöse Scheiden

katarrh noch nicht so weit geklärt ist, um auf die erwähnten

Symptome hin einen abgeschlossenen Kauf eventuell rückgängig

zu machen. Richt er.

Paralysis bulbaris infectioss.

Von Kreistierarzt J. Szäntö, Hajos mizse (Ungarn).

(Allstorvosi hnpok 1907, Nr. 7.)

Die von Prof. Dr. Aujeszky (Budapest) beschriebene in

fektiöse Bulbärparalyse kommt sowohl bei größeren, als auch

bei kleineren Haustieren zur Beobachtung; allerdings sind solche

Krankheitsfälle bei den größeren Tieren seltener und die Er

scheinungen dieser Krankheit scheinen der Wut minder ähnlich

zu sein, als bei den Hunden und Katzen.

Szäntö beobachtete unlängst einen solchen Fall bei einem

siebenjährigen, rotscheckigen Zugochsen, welcher unmittelbar

bis zu seiner Erkrankung schwere Arbeit geleistet hatte. Eines

Morgens zeigte er wenig Freßlust und große Mattigkeit; noch den

selben Tag trat an der Kehlkopt‘gegend großer Juckreiz auf,

indem das Tier den Unterkiefer und die Kehle fortwährend

wetzte; sonst war aber keine besondere Schmerzhaftigkeit nach

weisbar. Abends verschlimmerte sich der Zustand: aus dem

Maule rinnt schaumiger Speichel und den Unterkiefer schlug

das Tier mit solcher Vehemenz an die Krippe, daß man eine

Fraktur befürchten konnte, mit den Hinterfüßen schlägt es nach

vorne, es strengt sich an zum Brüllen, kann aber mit großer

Mühe nur ganz leise, farblose Töne herausbringen. Mit anxiosem

Blick steht es den Rücken gekrümmt da, in den Muskeln der

vorderen Extremität bemerkt man fibrilläre Zuckungen, ebenso

auch in der Halsmusknlatur; der Pupillarreflex ist verzögert.

Unterdessen‘ blähte sich das Tier so'auf, ‘daß ei1i| Pansenstich

notwendig wurde. Außerdem ließ man zur Linderung der

Schmerzen 50 g Chloroform inhalieren und an dem Genick gab

man kalte Umschläge. Trotzdem wurden die Irritations

erscheinungen immer heftiger, bis das Tier endlich am nächsten

Morgen zusammenfiel und bald danach starb.

Die makroskopische Sektion hatte außer den Veränderungen

an der Haut hinsichtlich der Erscheinungen negatives Resultat.

Von der Wut unterscheidet diese Krankheit hauptsächlich

der Juckreiz der Kehlgegend und das Fehlen des aggressiven

Benehmens, teils auch der schnellere Verlauf, während die

Rachenlähmung, der Speichelfluß und die Irritationserscheinungen

gelegentlich zu einer Verwechslung dieser Krankheit Anlaß geben

könnten.

Erwähnenswert scheint noch zu sein, daß der Infektions

stotf mit dem Speichel nicht weitergetragen wird, denn in diesem

Falle leckten die eng nebenanstehenden Ochsen den heraus

geronnenen Speichel ohne üble Folgen. Dr. Z.

Hautfunktionsstörungeu nach Maul- undglilauenseuche.

Von Gemeindetierarzt S. Läszlö in Bäfaszök (Ungarn).

(Allstorvosl hnpok 1907, Nr. I2.)

Verfasser beobachtete nach der Maul- und Klauenseuche

beim Hornvieh eine eigenartige Schweratmigkeit (Dämpfigkeit),

welche er auf die Funktionsstörung der Haut zurückführt. Nach

dem Verschwinden der lokalen Erscheinungen der Maul- und

Klauenseuche bemerkte man bei dem scheinbar gesunden‘_Vieh,

daß der Haarwechsel ausblieb. Die langhaarigen_Tiere zeigten

dabei, besonders an heißen Sommertagen, große Dyspnoä, der

Pulsschlag stieg auf 60—80 per Minute, die Körpertemperatur
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bis 400 C, bei einzelnen sogar bis 41°. Der Appetit blieb bei

den meisten gut, während die Milchsekretion sich verminderte. l

Bis zum Herbst magerten die Tiere mit dem krausen langen

Haar, ungefähr 15—16 Proz. des Viehbestandes, sehr ab.

Bei der Sektion zweier solcher Kühe konnte Läszlö außer

der hochgradigen Abmagerung, serös-sulzige Infiltrationen in

dem intramuskulären und Unterhautbindegewebe, fetzige Ent

artung der Leber und Nieren, Bronchiektasien und Bronchie

litis, Herzhypertrophic und Hydrämie feststellen.

Eine Behandlung (das Scheren der Tiere, Kaltwasserabgüsse,

Frottieren) führte nur zu vorübergehender Besserung, so daß

man später von der Behandlung solcher kranken Tiere voll

kommen abkam.

Nach der Maul- und Klauenseuche blieb im beschriebenen

Falle eine Funktionsstörung der allgemeinen Decke zurück.

Die Erkrankung äußerte sich anfangs im Ausbleiben des Haar

wechsels, infolgedessen die Transpiration der Haut eine ge

ringere, mangelhafte wurde, was in den wärmeren Tagen in

der Schweratmigkeit, Steigerung der Pulsfrequenz, Erhöhung

der Körpertemperatur usw. offenbar wurde. Dr. Z.

Über die Behandlung des Sommerausschlags.

Von Professor Li6naux.

(Annalen de Bruxelles‚ Mir: 1907.)

Der auch unter dem Namen Dermatitis granulosa bekannte

Sommerausschlag geht mit stark juckenden Wunden einher, die

nur während der Sommerzeit auftreten, dabei fast jeder Be

handlung trotzen und gegen das Ende des Jahres so ziemlich

von selbst verschwinden. Diese Wunden sind dadurch charak

terisiert, daß auf dem Grunde ihrer Granulationen hirsekorn

bis erbsengroße Knötchen sitzen, die eine fibröse Umhüllung

und einen gelblichen käsigen oder käsig-kalkigen Inhalt haben.

Der Erreger dieser Wunden ist eine Nematodenlarve

(Filaria irritam), die in der Tiefe der Haut sitzt, über deren

Spezies man noch nicht ganz im Klaren ist, da sie manche

Forscher auch als die Larve des Oxyuris des Pferdes ansprechen.

Auf welchem Wege sie in die Haut kommt, ist noch nicht er

wiesen.

Es sind schon viele Mittel und fast alle ohne Erfolg da

gegen versucht worden, und es kann eine Heilwirkung nur wn

solchen erwartet werden, welche die sehr tief sitzenden Larven

zur Abtötung bringen. Um dies zu erreichen, hat der Verfasser

eine kaustlsche Paste von folgender Mischung zusammengesetzt:

Acidum arsenicosum,

Pulvis Sabinae a_a,

Gummi arabicum et Aqua quantum salis ad pastam.

Bevor die Paste aufgetragen wird, muß die auf der Wunde

sitzende reichliche Ausschwitzung gut abgetrocknet werden,

damit sie nicht weggespiilt und so ihrer Wirkung entzogen

wird. Kommt sie mit dem Gewebe in richtige Berührung, so

verwandelt sie durch ihre Ätzwirkung das Granulationsgewebe

in einen trockenen Schorf und der Juckreiz hört bald auf ; der

Schorf, der 1—2 cm dick wird, heilt bald nachher ab. Um nun

die zurückbleibende Wunde vor den Insekten zu schützen,

bedeckt man sie mit Watte, die man durch Kollodium an die

benachbarte Haut festklebt. Dieser Watteverband wird öfters

neu aufgelegt. Um zu verhindern, daß sich die Ätzwirkung

auch auf die gesunde Haut ausdehnt, reibt man die unterhalb

der Wunden liegenden Hautpartien mit Vaselin ein. Helfer.

 

Drehkrankheit (Coenurosis) beim Rinde.

Von Dr. A. Zimmermann-Budapest.

(Österr. Monatsschr. l’. 'I‘icrhellk. 1907, S~ 13.)

Als Beitrag zu den klinischen Symptomen der Drehkrankheit

beim Rinde veröffentlicht Z. einen durch die Sektion bestätigten

Fall. Das nach dem Vorbericht mit öfteren Schwindelanfzillen,

unsicherem Gang und rechtsseitiger Manegebewegung behaftete

Tier zeigt sich bei der Untersuchung matt und abgestumpft.

Mit aufwärts und etwas nach rechts geneigtem Kopfe steht es

ruhig auf derselben Stelle. Der Blick ist ausdruckslos, das

Allgemeinbefinden erscheint nicht gestört, Genick- und Hals

muskeln sind hart, aber nicht schmerzhaft. Am zweiten Tage

nach der Aufnahme macht das Tier in seiner Box 2—3 Minuten

lang linksseitige Manegebewegungen, um dann ruhig stehen zu

bleiben oder sich zu legen. Das Aufstehen ist erschwert und

mit Taumeln verbunden. Am folgenden Tage zeigt Patient

hochgesteigerte Hautempfindlichkeit; Zwangsbewegungeu werden

nicht mehr beobachtet. Am nächsten Tage kann sich das Tier

selbst mit Unterstützung nicht erheben; der Kopf ist nach

rückwärts gezogen, das Genick starr; zeitweise sind Geh

bewegungen, Stöhnen und. Zähneknirschen zu bemerken. Am

folgenden Tage ist die hintere Hälfte der Wirbelsäule stark

nach oben gekrümmt, so daß die gesamte Wirbelsäule die Form

eines liegenden S angenommen hat; zeitweise treten Konvulsionen

und klonische Krämpfe, namentlich der Kau-‚ Schulter- und

hinteren Extremitätenmüskulatur auf. Am sechsten Tage liegt

das Tier vollkommen bewußtlos; die vorderen Extremitäten sind

gelähmt, mit den hinteren werden periodische Gehbewegungen

ausgeführt, am Abend tritt Exitus ein. Bei der Sektion finden

sich beide Seitenltammern des Gehirns, namentlich aber die

rechtsseitige, stark erweitert und mit ca. 400 g seröser Flüssig

keit gefüllt, nach deren Entleerung ein (Joenurus cerebralis

erscheint, welcher durch das Mourosche Loch von der einen zur

anderen Seitenkammer sich ausbreitet. Dabei besteht Atrophie

der Hirnsubstanz und der Parietalknochen. Richter.

Aus der polnischen Literatur (Przeglad weterinarski).

Nach einem Referat des Bezirks-Obcrtierarztes Fried in Przcmysl.

(Tierlirztl. Zentralblatt 1907, Nr. G, S. 96.)

l. Warczewski: Dle Maul- und Klauenseuche längs der Flüsse.

W. machte die Erfahrung, daß das Schwemmen und

Tränken von an Maul- und Klauenseuche leidenden Rindern in

Flüssen bei weitem nicht von der Bedeutung ist, welche man

für gewöhnlich annimmt. W. keinen Fall der Weiter

verbreitung dieser Seuche, weder in den Gemeinden, noch auf

den Weiden, welche längs des Flusses liegen, in welchem ver

seuchte Herden getränkt resp. geschwemmt wurden. Ja, er

sah selbst keinen Fall der Weiterverbreitung dort, wo an der

selben Uferseite flußabwä.rts in einer Entfernung von kaum

100 m andere Rinder geschwemmt oder getränkt wurden. W. ist

der Meinung, daß durch das fließende Wasser die Ausscheidungen

seuchekranker Rinder so verdünnt oder abgeändert werden, daß

sie die Virulenz verlieren. Demgemäß mißt W. auch der Über

tretung des Schwemmverbots keine Bedeutung bei.

2. Fried. Über Knochenbrüche als Gewährsfehler bei Pferden.

Unter Hinweis auf die klassischen Ausführungen Gerlachs

beschreibt Fried einen Fall von Tibiafissur beim Pferde, die

nach dem Kaufe sich in eine Fraktur umwandelte. Der Fall

beschäftigte mehrere Gerichtsinstanzen. Fried kommt in seinen

sah



440 N0. 22.BERLINER TIERÄRZTLICHE WOCHENSCHRIFT.

Ausführungen zu nachstehenden Schlußfolgerungen: Der Beweis,

daß eine Fraktur die Folge einer vorhergehenden Fissur war,

ist von folgenden Umständen abhängig:

l. Während des Zustandekommens der Fraktur war keine

sichtbare Ursache vorhanden und namentlich sah man keine

äußere Gewalteinwirkung (das Pferd brach nämlich am dritten

Tage nach dem Kaufe ohne jede Ursache die Fibia bei der

Ackerarbeit).

2. In der Gegend der Fraktur ist eine schon eiternde oder

granulierende resp. dem Vernarben nahe Wunde resp. eine

wirkliche Narbe zu finden.

Die Frakturlinie reicht auch bis zur Stelle, an welcher

die Wunde resp. Narbe zu sehen ist.

4. Ist die Fraktur einige Tage oder Wochen alt, so können

die Frakturränder und -Flächen bereits abgeschliffen

und ist

sein

5. außer obigen Momenten noch ein frischer Callus zu

konstatieren, so ist der Beweis für eine vorausgegangene Fissur

als erbracht anzusehen.

3. Olbrycht. Über Wutausbrüche bei Menschen und Tieren nach erfolgter

Schutzimpfung.

O. berichtet zunächst über zwei Fälle, bei denen die anti

rabische Behandlung von tollen Hunden gebissener Menschen

erfolglos blieb, obwohl die betreffenden Personen sogleich von

Professor Bujwid in Krakau der Impfung unterzogen wurden.

Weiter erwähnt 0., daß von einem wutverdächtigen Hunde ein

kleiner Knabe in die Hand, eine Kuh am Flotzmaul und zwei

Kühe in den Schwanz gebissen worden sind. Sieben Tage darauf

wurden alle drei Kühe von Prof. Bujwid schutzgeimpft und

zwar am Halse. Nach noch nicht drei Wochen erkrankten alle

drei Kühe kurz nacheinander an Tollwut und mußten getötet

werden. O. ist der Meinung, daß die Kühe nicht infolge des

Bisses, sondern infolge der Impfung erkrankten. Rdr.

Tagesgeschichte.

Zur Frage der Desinfektions-Revisionen durch die

Kreistierärzte.

Von Krcistierarzt Schwintzer-Oels.

Der Aufsatz des Kreistierarztes Raebiger in der Nr. 17

der B. T. W. betreffend Abnahme der Stalldesinfektion und die

Revisionen der Gast- und Händlerställe durch die Kreistierärzte

wird nicht verfehlt haben, das allgemeine Interesse, namentlich

aller beamteten Tierärzte, zu erregen, da er eine brennend ge

wordene Frage anschneidet. Ich glaube aber nicht, daß alle

Ausführungen des Verfassers, namentlich die im ersten Teile

seines Aufsatzes, die ungeteilte Zustimmung aller Kollegen finden

werden, während der zweite Teil, welcher sich mit der Revision

der sogenannten „Gastställe“ und der Händlerstitlle beschäftigt,

wohl den meisten aus dem Herzen geschrieben sein wird.

Auf Grund meiner langjährigen Erfahrungen als Kreistier

arzt vermag ich mich Raebigers Ansicht über den fraglichen

Wert der Revisionen von Stallungen, welche nach der Fest

stehung bzw. nach dem Erlöschen von Seuchen auf An

ordnung des Kreistierarztes desinfiziert worden waren, durch

ebendenselben Beamten nicht anzuschließen. R. hält diese

Revisionen für eine Art Symbolum, da der Kreistierarzt bei

 

seiner Ankunft den Stall zwar gesäubert und mit weißem Kalk

anstrich versehen vorfinden wird, daß er aber nicht in der Lage

sein wird, konstatieren zu können, „ob der Stall mit heißem oder

kaltem Wasser gescheuert wurde, ob diesem Wasser Soda oder

sonstige Desinfizientien zugesetzt wurden oder nicht, und daß

somit von einer wirklichen Kontrolle keine Rede sein könne“.

Wörtlich genommen hat B. recht. Aber auf diese Fest

stellung kommt es ja in der Sache gar nicht an; denn der er

fahrene Veterinärbeamte hat Anhaltspunkte anderer Art genug,

um sich ein Urteil darüber bilden zu können, ob die Desinfektion

auch wirklich zweckmäßig ausgeführt wurde oder nicht. Zum

Beweise hierfür sei es mir gestattet, den Vorgang der Des

infektionsanordnung und -Abnahme zu schildern, wie ich ihn

seit Jahren aus eigner Anschauung kenne: Bei Ferkeln des

Stellenbesitzers N. in L. ist Schweineseuche festgestellt worden.

Der Kreistierarzt hat ermittelt, wann und von wem die infi

zierten Ferkel gekauft worden waren, außerdem auch noch den

etwa vorhandenen alten Schwarzviehbestand des N. untersucht

und trifft nun seine Anordnungen, die bei dem in der Regel

hoch aufhorchenden, derzeitigen unglücklichen Besitzer das leb

hafteste Interesse finden. Ich bin bei dieser Seuche noch

nie auf Gleichgültigkeit gestoßen; denn für den Besitzer,

meistens einem sogenannten kleinen Manne, handelt es sich um

ernste finanzielle Interessen: er will erfahren, ob er die an

gekauften Ferkel bezahlen muß bzw. ersetzt bekommt, ob seine

anderen Schweine gefährdet sind, und wie er am sichersten

und schnellsten die Seuche wieder los wird. Es wird in diesem

Falle nicht des Hinweises auf das Strafgesetz bedürfen, um den

Besitzer anznspornen, die Desinfektion auch wirklich in zweck

mäßiger Weiseaus2uführen,‘ denn er wird alles z'1ufbieten, um

noch retten zu können, was sich retten läßt. Der Kreistierarzt

wird sich, wohl ausnahmslos, darauf verlassen können, daß der

Besitzer auch wirklich heißes Wasser, nicht kaltes nimmt, zu

mal dessen Frau, sogar die Magd, auch aus eigener Erfahrung

weiß, daß sich mit heißem Wasser unter Zusatz von Soda,

Holzdielen und Wände leichter und schneller reinigen lassen,

als mit kaltem. Außerdem aber ist bei der Desinfektion ge

wöhnlich oder doch sehr oft, eine Erneuerung alter Holzteile,

Neudielung, Anfertigung neuer Türen, Tröge usw. erforderlich,

und alles das wird der Kreistierarzt bei seiner Revision wohl

auch im Auge behalten, um dieselbe nicht bloß zu einer Form

Ausnahmen gebe ich natürlich zu. Es gibt

auch unter den kleinen Landwirten indifl'erente Naturen, die

wenig Verständnis und keine sonderliche Neigung haben, den

Anordnungen pünktlich nachzukommen. Diese wird der Kreis

tierarzt aber auf den ersten Blick erkennen und hier mit Nach

druck auf die Strafvorschriften hinweisen, sowie auf seinen dem

nächst bevorstehenden Revisionsbesuch, welcher ja unbedingt

die Nichtbefolgung seiner Anordnungen enthüllen würde. Aus

diesem Grunde halte ich eine Kontrolle durch den Kreis

tierarzt, der die Sachlage in allen Fällen übersieht, für

durchaus unentbehrlich, zumal auch bei sonst gutem Willen der

Besitzer die Möglichkeit einer falschen Auffassung der getroffenen

Vorsichtsmaßregeln nicht ausgeschlossen ist. Schließlich aber

— und das ist sehr wesentlich — kommt es doch aber auch

noch darauf an, festzustellen, daß bei der Desinfektions

abnahme keine kranken oder verdächtigen Tiere mehr

im Gehöfte sind, und das ist eben nur der tierärztlichen,

niemals der ortspolizeilichen Kontrolle möglich!

sache zu machen.
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Für sehr bedauerlich halte ich aus diesen Gründen die

Aufhebung der Desinfektionsrevision nach Rotlauf durch die

beamteten Tierärzte und die Übertragung derselben auf die

Ortspolizeibehörde. Hier wird die Sache wirklich zum Symbol.

Einmal hält der Besitzer diese Seuche und ihre Ansteckungs

gefahr nicht für so erheblich wie die Schweineseuche, da oft

nur ein Tier seines Bestandes derselben zum Opfer fällt, ferner

fällt das pekuniäre Interesse betr. die Haftbarmachung des

Verkäufers in der Regel fort und schließlich wird er meistens

sofort impfen oder impfen lassen, womit er die Gefahr für

definitiv abgewendet hält. Sodann fällt der Hinweis auf den

baldigen abermaligen Revisionsbesuch des Kreistierarztes fort

und die Aussicht auf die Kontrolle durch den Amtsvorsteher

wird nicht viel Eindruck auf den Besitzer machen, da er weiß,

wie es vielfach hiermit aussieht, namentlich wenn der Amts

vorsteher nicht im selben Orte wohnt. Sehr viel Interesse

bringen die letzteren der Sache in der Tat nicht entgegen und

wirklichen Eifer werden nur wenige bekunden und sich die

Desinfektion persönlich ansehen. Denn einmal sind sie überdies

schon mit Amtsgeschäften direkt überhäuft —- wem war dies

nicht bekannt? —- und, wenn sie sich auch vielleicht noch im

eigenen Dorfe für die Ausführung der Desinfektion interessieren,

so fragt doch so mancher, bei dem erforderlichen Reisen auf

die andern Dörfer seines Amtsbezirks ganz unverhohlen: „Ja,

wer bezahlt mir denn die Reise und entschädigt mich für den

Zeitverlust? Überhaupt jetzt bei der Feldbestellung oder bei

der Ernte nsw.?“ Bei einer Anhäufung von Rotlauffltllen

werden sie diese Reisen sicher nicht ausführen, weil sie es

einfach nicht können. Sie greifen dann zu dem Auskunfts

mittel, den zuständigen Ortsvorsteher-damit zu beauftragen.

Der aber ist ein vorsichtiger Mann und sagt: ich habe selber

Schweine und werde mich hüten, in einen Stall zu gehen, aus

dem ich mir vielleicht die Seuche für meine eigenen Tiere ein

schleppe. Bleibt noch die Überweisung an den Polizei- oder

Gemeindediener, der sich in der Regel auch Schweine hält und sich

bestenFalles die Sache vorsichtig aus sichererPerspektive anschaut.

So sieht in praxi die „Revision durch Ortspolizeibehörde“ aus.

Es bleibt mithin im Interesse einer planmäßigen und wirk

samen Seuchetilgung die Revision durch die zuständigen

Veterinärbeamten bei allen Seuchefällen, auch nach Milz

brand, ein kaum zu umgehendes Erfordernis. Daß dieselbe

manchen Kreistierärzten viel, sehr viel Arbeit und Zeitverlust

verursacht, ist nicht zu bestreiten, ebenso daß denselben eine

erhebliche Einbuße dadurch erwächst, daß sie in immer be

schränkterem Umfange lohnenderem Nebenerwerb in der

Privatpraxis nachgehen können. Das steht auf einem andern

Blatte. Auch dürften sich hier Mittel und Wege zu einem

gerechten Ausgleich finden lassen. Daß aber durch die Aus

übung der Desinfektionskontrolle die Achtung vor der Veterinär—

polizei und ihrer Organe geschmälert werden sollte oder könnte,

wie Raebiger befürchtet, ist mir nicht recht verständlich. Ich

habe das noch nie beobachtet. Im Gegenteil! Man kann wohl

behaupten, daß Revisionsbeamte unbequem sind und sich daher

nicht besonderer Liebe erfreuen mögen — bei denen, die

vevidiert werden. Ihre Bewertung aber wird dadurch nicht im

negativen Sinne beeiuflußt und alle einsichtigen Elemente werden

daher diesem Zweige tierärztlicher Tätigkeit, der einen wichtigen

Faktor in der Abwehr und Tilgung von Seuchen darstellt, nicht

geringere Wertschätzung zollen wie dem der kurativen Praxis.

 

Ganz anders verhält es sich mit der Revision der

Händlerställe und der sogenannten Gastställe. Hierbei

ist streng zu unterscheiden zwischen a) Händlerställen und

b) Gaststallungen.

Daß die Besitzer von Händlerställen ein bedeutend ge

ringeres Interesse an der Desinfektion und deren Revision haben

als die durch Seuchen ihres Viehs betroffenen Besitzer, ist von

vornherein einleuchtend. Sie werden —— namentlich zu Zeiten,

wo eine Seuchengefahr nicht besteht — diese Maßregel für

eine überflüssige und höchst unbequeme Anordnung halten und

demgemäß auch nicht besonders eifrig in der Ausführung der

selben sein. Auch ich möchte den Standpunkt vertreten, daß

zu Zeiten völliger Seuchenfreiheit in einem Kreise oder doch

in einem Bezirke oder gar einer ganzen Provinz diese Maßregel

entbehrlich ist. Allzu scharf macht schartig! Muß sie aber

aufrecht erhalten bleiben, so genügt hier vollständig eine

Revision durch die zuständigen Gendarmen; denn l. fehlt hier

das hervorragende Moment der Nachuntersuchung eines

ansteckungsverdächtigen Viehbestandes durch den tier

ämztlichen Sachverständigen, 2. macht der Veterinärbeamte zum

Zwecke dieser Kontrolle nicht eine besondere Dienstreise, die

ihn alsbald nach der Ausführung der Desinfektion ein

wandfrei erkennen läßt, ob dieselbe auch wirklich zweckmäßig

ausgeführt wurde, 3. kann und wird es oft vorkommen, daß der

Veterinärbeamte monatelang an den Wohnort eines solchen

Händlers nicht kommt; mithin kann von einer regelmäßigen

Kontrolle nicht die Rede sein. Man beantworte auch nur die

einzige Frage: wie soll denn der revidierende Kreistierarzt

überhaupt erkennen, daß hier eine Desinfektion ausgeführt

wurde? Dieselbe mag tatsächlich nach dem letzten Abtriebe

sehr schön gemacht worden sein, am Tage darauf kamen wieder

mehrere Stück Rindvieh (oder Schweine) in den Stall, kurz

darauf ein neuer Transport und bei seinem zufälligen Er

scheinen findet dann der Kreistierarzt eine mehr oder minder

von Vieh besetzte Stallung vor, der er auch beim besten Willen

und mit guter Phantasie nicht ansehen kann, ob sie „desinfiziert“

wurde oder nicht. Und das nennt sich Kontrolle und soll noch

obendrein von dem Besitzer des Gaststalles bezahlt werden,

und zwar unter Umständen in ganz ausgiebiger Weisel? Hier

durch leidet das Ansehen der Veterinärpolizei. Hierdurch

gerät der Kreistierarzt leicht in den Verdacht der Beutel

schneiderei. Hierdurch wird die Bezeichnung „Desinfektion“

zur Farce — darum fort mit dieser Maßregel, die nichts nützt

und nur Schaden stiften kann. Etwas anderes wäre es, wenn

die Kontrolle gleich nach der Ausführung und vor der Neu—

beleguug des Stalles mit Vieh auszuführen wäre. Das paßt

aber aus wirtschaftlichen Gründen nicht. Denn hierzu gehörten

eigene Dienstreisen, die wegen der oft großen Zahl und Häufig

keit zur Unmöglichkeit werden. Andererseits wäre es ein

sonderbarer Zufall, wenn der Kreistierarzt ausgerechnet auf

einer Dienstreise, die ihn gelegentlich dorthin führt, einmal einen

ganz frisch gereinigten und desinfizierten Stall anträfe, wie dies

bei den Desinfektionen nach Seuchen stets der Fall ist.

Noch schwieriger liegen die Verhältnisse bei den Revisionen

der „Gastställe“. Es entsteht hier zunächst die Frage: was

ist unter einem „Gaststalle“ überhaupt zu verstehen? Unmög

lich kann doch der Begriff Gaststall mit dem eines Gasthof

stalles in allen Fällen identifiziert werden? denn es gibt genug

Gasthofställe, namentlich in kleineren Dörfern, die vielleicht im
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ganzen Jahre nicht ein einziges fremdes Stück Vieh beherbergen,

in denen der Wirt vielleicht seine eigenen Pferde stehen hat,

und wo ausnahmsweise einmal einem fremden Gaul Unterschlupf

bei schlechter Witterung gewährt wird. Und dieser soll auch

zu „desinfizieren“ (welcher Mißbrauch wird da mit diesem un

glücklichen Wort getrieben l) und „gele gentlich“ zu revidieren

sein? Der Besitzer schwört hoch und heilig, daß er nur seine

eigenen Pferde im Stalle beherbergt, und er mag auch in vielen

Fällen hiermit die Wahrheit reden. Ja, wie soll denn der

Kreistierarzt hier das richtige herausfinden, einen Unterschied

machen? Eine Identifizierung von Gaststall und Gasthausstall

a priori ist daher ganz unmöglich und würde geradezu zu Unge

rechtigkeiten führen. Ist aber als Gaststall nur der Gasthaus

stall angesehen, in welchem, vielleicht selten, aber doch ge

legentlich einmal ein fremdes Roß, oder ein Stück Riudvieh

eingestellt wird, so ist auch hier die Revisionsfrage eine unge

mein komplizierte. Selbst bei der zweifellosen Feststellung der

gelegentlichen Benutzung durch fremdes Vieh, ist die amtstier

ärztliche Kontrolle ganz wertlos, da sie eben nur ganz ge

legentlich vorgenommen werden kann, in manchen Dörfern in

Monaten kaum einmal, vielleicht sogar Jahr und Tag nicht.

Und wie und was und weshalb soll dann revidiert werden?

Die Übertragung der Kosten für diese Art von Kontrolle,

bzw. die Repartierung zwischen Staatskasse und „Unternehmer“,

denn so wird dann der Gaststallbesitzer vulgo Gastwirt oder

Kretschambesitzer tituliert, halte ich, falls sie wirklich ernst

lich durchgeführt werden sollte, für eine so außerordent

liche Härte, daß ich vorläufig nicht daran zu glauben vermag.

Sie war auch nur geeignet, böses Blut zu machen. Ich habe

früher in meinem Kreise für derartige Revisionen nicht einen

Pfennig berechnet und wäre‘ nunmehr genötigt, den Revidenden

erhebliche Kosten aufzubürden zwecks Repartierung mit der

Staatskasse, Kosten, die wie R. gezeigt hat, für einen kurzen,

gelegentlichen Besuch die enorme Höhe von 12 Mark erreichen

können. Das ist ungeheuerlich und wird von den Betroffenen

nie verstanden werden, jedenfalls werden sie in der Neuregelung

nicht die von der Regierung doch beabsichtigte Entlastung

erblicken können. Den treffenden Hinweis Raebigers, daß

Politik und Stimmung vielfach im Gasthause geschmiedet werden,

möchte ich dick unterstreichen, außerdem aber noch hinzufügen,

daß sich Groll und Erbitterung nicht nur gegen den Kreistier

arzt, sondern auch gegen die Behörde richten werden. Dazu

kommt, daß in Zukunft die „Gaststall“-Besitzer, um weiteren

Scherereien zu entgehen, die gelegentlichen Besucher, die für

ihre Pferde oder Zugkühe Zuflucht gegen Unbilden der Witterung

im Stalle suchen, abweisen werden, um dem Stalle den Charakter eines

Gaststalles zu nehmen und den eines Privatstalles zu wahren.

Oder sie werden hohe Gebühren fordern, um sich für „Des

infektion“ und Revision bezahlt zu machen. Und das soll nicht

allgemeine Erbitterung erzeugen? Ich meine, es liegt auch

im Interesse der Regierung, alles zu vermeiden, was geeignet

ist, Unzufriedenheit in der Bevölkerung zu erregen, ohne auf

der anderen Seiten einen wirklichen Nutzen zu stiften.

Welche Maßregeln sind aber in der Desinfektionsfrage

nach Sachlage erforderlich?

1. Die Revisionen aller Stallungen, die durch irgendeine

der Seuchen betroffen wurden, welche der Anzeigepflicht unter

liegen, gehört in den Geschäftskreis der Veterinärbeamten,

nachdem diese die Desinfektion angeordnet haben und in jedem

 

einzelnen Falle genau zu beurteilen wissen, wieweit und worauf

sich die Desinfektion zu erstrecken hatte. Dies ist außerdem

unerläßlich, um gleichzeitig den Gesundheitszustand des

Restbestandes feststellen zu können.

2. Die Revision der Hitndlerställe gehört nur dann in das

Bereich der amtstieriirztlichen Tätigkeit, wenn sie möglichst

unmittelbar nach der Ausführung und vor einer Neubelegung

ausgeführt werden kann. Von dieser Maßregel sollte nur dann

Gebrauch gemacht werden, wenn eine Seuchengefahr besteht,

d. h. wenn Seuchen der in Frage kommenden Viehgattungen

im Kreise oder in der Nachbarschaft herrschen. Sie dürfte

also nur ganz vorübergehend angeordnet, dann aber auch rigoros

durchgeführt werden. Die Kosten könnten hier die Unternehmer

tragen, da sie auch einen unmittelbaren Nutzen davon haben.

3. Eine dauernde regelmäßige Desinfektion‘ der Händler

ställe halte ich für überflüssig. Sie ist zeitraubend, kostspielig,

und nicht einmal vorteilhaft für die Viehbestände. Sollte man

sie durchaus nicht entbehren zu können glauben, so wird mit

der Überwachung bzw. Kontrolle der zuständige Gendarm zu

betrauen sein. Problematisch wird sie auch dann noch bleiben,

da auch dieser Beamte nicht gerade alsbald auf der Bildfläche

erscheinen wird, wenn die Desinfektion ausgeführt ist. Immer

hin wird er öfter kommen können, als der Kreistierarzt, der

unter Umständen monatelang nicht am betreffenden Orte erscheint.

4. Der Begriff „Gaststall“ ist genau zu präzisieren und jeden

falls nicht mit dem eines Gasthausstalles zu identifizieren. Im

allgemeinen gilt auch für die Gastställe das unter Nr. 3 Gesagte,

aber auch nur für die Fälle, in denen nachweislich öfter fremdem

Vieh Herberge gewährt wird. Jedenfalls aber ist es zu ver

meiden, daß für“ die Fälle" ad 3‘u11d'4‘ ‘dem Besitzer 'Kös‘teri

auferlegt werden, die namentlich bei den Gastställen in keinem

Verhältnisse zu dem Nutzen stehen würden, die der Besitzer

aus seinem Unternehmen zieht.

Hoffentlich liefern diese Zeilen einen kleinen Beitrag zur

befriedigenden Lösung einer sowohl veterinär-polizeilich

volkswirtschaftlich recht akut gewordenen Frage.

als

Bestrebungen der Privattierärzte.

(Vgl. Nr. 11, 12, 14, 15, 17, 19 und 20.)

VIII.

Ein Vermlttlungsvorsohlaq.

Von Tierarzt B e ck h ar d — Ahrcnsbök.

Über das Thema: „Beteiligung der Privattierärzte an der

Tierseuchenbekämpfung“ sind in letzter Zeit in verschiedenen

tierärztlichen Fachzeitungen eine Reihe von Artikeln erschienen,

in welchen beamtete und private Tierärzte ihre persönlichen

Ansichten ausgesprochen haben. Diese Abhandlungen bewegen

sich vielfach in rein subjektiven Bahnen 1md hatten demgemäß

zur Folge, daß die materiellen Interessen beider Berufsgruppen

zu sehr in den Vordergrund traten, während der Kernpunkt zur

gegenseitigen Verständigung, das allgemeine Standesinteresse,

zu weit zurückgestellt wurde. Es kann einerseits nicht ge

billigt werden, daß der Staat bei der Bekämpfung der Tierseuchen

seinen Beamten rücksichtslos Ersatz schafft für erloschene oder

beinahe erloschene Seuchen durch Einreihung anderer an

steckender Tierkrankheiten in das Reichsviehseuchengesetz, wie

auch anderseits die Privattierärzte nicht ohne weiteres Anspruch

erheben können auf eine amtliche Mitbeteiligung bei derselben.

Wir setzen vielmehr das unbedingte Vertrauen in die maß
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gebenden Körperschaften der tierärztlichen Standesorganisation

daß sie, wie bisher, so auch in Zukunft, den richtigen Weg aus

diesem Dilemma finden werden. Sollten neue Seuchen anzeige

pflichtig werden, so werden die Privattierärzte nach wie vor

ihren gesetzlichen Verpflichtungen genügen in dem befriedigenden

Bewußtsein, auch ihrerseits der Landwirtschaft und dem Staate

damit gedient zu haben. Daß dieser Dienst in erster Linie von

den Tierärzten gefordert werden muß, ist in doppelter Hinsicht

klar; erstlich haben sie bei der Ausübung der Praxis die Tier

bestände ihres Bezirkes beständig unter Augen, und zweitens

sind sie auf Grund ihrer Ausbildung besonders befähigt, Seuchen

zu erkennen. '

Da nun ohne Zweifel mit dem häufigeren Eintritt der An

zeigepflicht, bei dem Widerwillen der Landleute gegen Sperr

maßregeln usw., den Privattierärzten dadurch Nachteile ent

stehen werden, daß die ersteren die letzteren bei verdächtigen

Krankheitsfällen umgehen werden, so ist, nicht ohne Grund, in

den Reihen der Privattierärzte die Frage nach Kompensationen

für diesen Ausfall aktuell geworden.

Ob die Vorschläge, die seitens einiger Privattierärzte in dieser

Hinsicht gemacht worden sind, dem Sinne aller entsprechen,

will ich nicht entscheiden, jedenfalls haben mich aber die vor

gebrachten Gegenstände seitens einiger beamteter Tierärzte von

ihrer Unanfechtbarkeit nicht zu überzeugen vermocht. Vor allen

Dingen wurde von dieser Seite behauptet, bei der Beteiligung

der Ärzte an der Seuchenbekämpf'ung seien Gründe ethischer

Natur maßgebend; dieser Auffassung kann ich schon deshalb

nicht beipflichten, weil „die Achtung vor geheiligten Menschen

rechten“ bei einzelnen Seuchen gesetzlich unberücksichtigt ge

blieben ist. - Es müssen daher auch andere Gründe bestimmend ge

wesen sein, daß man einen Teil der Seuehenbekämpfung dem Arzt

vertrauensvoll in die Hände gelegt hat, und diese Faktoren er

blicke ich einzig und allein darin, daß man in Ärztekreisen den

praktischen Arzt höher bewertet, als in Tierärztekreisen den

praktischen Tierarzt. Daß die Tierseuchen rücksichtsloser be

kämpft werden müssen, trifft gleichfalls nur in gewissem Sinne

zu, wie auch anderseits die Erwähnung der Bedeutung der

Tierseuchen gegenüber den menschlichen Seuchen durchaus un

angebracht ist. Ob die vielgerühmte Maul- und Klauenseuche

tilgung nicht vielleicht einer natürlichen Abschwächung des an

steckenden Virus und damit einhergehender verringerter Kon

tagiosität zu danken ist und nicht ausschließlich der rücksichts

losen Seuchenbekämpfung, ist gleichfalls noch eine offeneFrage,

denn wir standen bei ihrem vorletzten verheerenden Seuchen

gange im erbittertsten Kampfe mit ihr, als sie uns plötzlich und

unerwartet, ehe wir auch nur im entferntesten an ihr Erlöschen

dachten, unter den Händen schwand. Ist die erfolgreiche Be

kämpfung des Rotlaufs nicht einzig und allein der geniösen

Idee eines Lorenz zu verdanken? Nimmt nicht der Milzbrand

trotz Reichsviehseucbengesetz von Jahr zu Jahr zu? Was ist

im Kampfe gegen die Schweineseuchen erreicht worden? Meines

Erachtens sollte man sich hüten, die bisherigen großen Erfolge

in der Viehseuchenbekämpfung als Argument für die Zweck

mäßigkeit der ausschließlichen Verwendung beamteter Tierärzte

ins Feld zu führen. Gewiß soll nicht in Abrede gestellt werden,

daß die Organisation unseres Veterinärbeamtentums eine muster

giltige ist und der ganze Apparat auch erfolgreich funktioniert,

unverrückbar dürfte indes das bisherige System trotzdem nicht

sein und ein Modus gefunden werden, der bei einer gewissen

 
beschränkten Mitwirkung der Privattierärzte ein ebenso sicheres

Funktionieren gewährleisten dürfte. Ich gehe weiter und be

haupte, so lange die beamteten Tierärzte keine vollbesoldeten

Beamten sind und eine mehr oder weniger umfangreiche Praxis

betreiben, ist es ein Ding der Unmöglichkeit für sie, wenn In

fluenza und Tuberkulose unter die anzeigepfiichtigen Seuchen

aufgenommen werden sollten, ohne die Mitarbeit der‘ Privat

tierärzte fertig zu werden; mit dem Eintritt ihrer Vollbesoldung

ändert sich die Sachlage vollkommen.

Das Minimum der Forderungen der Privattierärzte muß

daher dahin gehen, daß denselben beim Vorkommen von Seuchen

innerhalb ihres Praxisbezirkes eine gewisse Berücksichtigung

seitens der beamteten Tierärzte zuteil wird, dahin gehend, daß

bei jeweiligen Seuchenfeststellungen und -Obduktionen ihre Mit

anwesenheit. dringend gewünscht wird und die Kosten hierfür

vom Besitzer zu tragen sind; im Interesse des Ansehens der

Privattierärzte wird es ‘liegen, diesem Wunsche tunlichst zu

entsprechen; eine weitere nicht unbillige Forderung dürfte als

dann noch die sein, daß der beamtete Tierarzt die Behandlung

der betreffenden Tiere ablehnen müßte.

Der tierärztliche Stand hat in den letzten Jahren an

Ansehen gewonnen; lassen Sie uns unterschiedslos dafür Sorge

tragen, daß auch die letzten, wenn auch nur scheinbaren Beste

von Klassenunterschieden innerhalb unseres Standes schwinden!

Die gegenseitige Wertschätzung innerhalb unseres Beruflebens

kann auch für Außenstehende nicht unbeachtet bleiben.

Ordentliche Generalversammlnng des „Tierärztlichen

Vereins in Schleswig-Holstein“

am 29. und 30. September 1906 zu Lübeck.

Protokollauszuq.

l. Tag. Vorversammlung im Hotel „Stadt Hamburg“.

Anwesend reichlich 60 Mitglieder. Der Vorsitzende Herr Veterinär

rat Dr. Foth begrüßte die Anwesenden und spricht seine Freude

über das zahlreiche Erscheinen aus. Er leitet dann die Besprechung

über die Fleischbeschau ein mit dem Bemerken, daß nicht das

ganze Gebiet derselben hier erläutert werden könne, sondern es

handle sich um einzelne wichtige Punkte und wird darüber kurz,

wie folgt, referiert. _

Über die Grenzen der Hausschlachtungen sind bereits Er

kenntnisse ergangen, wonach z. B. Einquartierungen, nicht aber

Pensionäre zum Haushalte gehören. Das Inverkehrbringen ununter

suchten Fleisches ist wohl verboten, jedoch leider nur, wenn die

Schlachtung zu dem Zwecke erfolgte. Selbstverständlich ist, daß

die Beschau in demselben Bezirke stattzufinden hat, wo die

Schlachtung vollzogen ist, doch wird dieses vielfach umgangen

und gibt es bis jetzt keine Handhabe,‘ dagegen einzuschreiten.

In Fällen, wo die Schlachter ungehtihrliche Forderungen an den

Beschauer steilen bezüglich der Ausführung der Beschau, muß nach

55 23, 24 A. B. 7 darauf gedrungen werden, bestimmte Schlacht

zeiten einzuführen, namentlich kann hinreichende Beleuchtung ver

langt werden; die Trichinenschau an Ort und Stelle auszuführen,

kann nicht gefordert werden. Es ist nicht gestattet, getrennt die

Beschau durch verschiedene Beschauer ausführen zu lassen. Die

ää 18 und 22 B. B. A haben genauere Bestimmungen erhalten,

wonach die Zuständigkeit der Beschauer beschränkt wurde und den

Tierärzten vermehrt die Ergünzungsschau zugeschrieben ist, doch

haben diese zu beachten, daß bei fehlenden Organen nur be

dingungsweise auf tauglich zu erkennen und der Polizeibehörde

Mitteilung davon zu machen ist. Das Anschneiden der Fleisch

lymphdrüsen ist den Fleischbeschauern zwar gestattet, kann aber

bei der Beurteilung für den Tierarzt zu Schwierigkeiteuftlhren.

Wo der Fleischbeschauer sich für unzuständig erklärt, bleibt es

Sache des Tierbesitzers, die Ergänzungsbeschan herbeizuführen.

Auf die bessere unschädliche Beseitigung der Konfiskate
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hingewirkt werden. Es muß als nicht erwünscht erscheinen, daß

die Tierärzte, die mit der ordentlichen Fleischbeschau betraut sind,

auch die Trichinenschau in vollem Umfange ausüben, diese muß

einem Stellvertreter übertragen werden. Die Fleischbeschauer sind

jetzt zuständig, chroniche Fälle von Schweineseuche selbständig

zu beurteilen, jedoch haben sie auch über diese Anzeige zu

erstatten. Das Fleisch von einfinnigen Rindern kann, nach vor

schriftsmäßiger Durchkühlung, als tauglich dem Besitzer zurück

gegeben werden.

Die Beaufsichtigung der Fleischbeschauer liegt den beamteten

Tierärzten ob, doch hat die Bücherrevision allein nur einen geringen

Wert, dagegen haben die Tierärzte, welche die Ergänzungsschau

ausführen, weit mehr Gelegenheit, Ungebührlichkeiten wahr

zunehmen, und ist es erwünscht, daß darüber dem zuständigen

Kreistierarzte Mitteilungen gemacht werden.

Die Angelegenheit wird zur Diskussion gestellt. Namens der

Vereinigung der Privattierärzte stellt Wolf-Kiel den Antrag, die

Tierärzte ebenfalls mit der Kontrolle der Fleischbeschauer zu

betrauen. Dieser Antrag wird dahin geregelt, daß diejenigen

Privattierärzte, welche den Wunsch hegen, eine Mitkontrolle aus

zuüben, solches unter Darlegung der Bedürfnisfrage bei dem zu

ständigen Kreistierarzte anzuregen, der alsdann unter genauer

Erwägung der Notwendigkeit beim Regierungspräsidenten einen

bezüglichen Antrag stellen kann oder wird. Dem Wunsche der

Privattierärzte, mehr unbeschränkt in der Ausübung der Fleisch

beschau, gelegentlich der Privatpraxis, hat aus triftigen Gründen

nicht stattgegeben werden können, dagegen muß dem einzelnen für

die in der Regierungsverfügung vorgesehenen Fälle die Berechtigung

erteilt werden.

Die anwesenden Schlachthoftierärzte glaubten, daß die neuen

Bestimmungen über die Verwertung des Fleisches tuberkuloser

Tiere die Beschauprinzipien verschlechtert hätten, wogegen Dr. Foth '

einwendet, daß die darin hervorgetretene Anschauung mit der Zeit

entschieden mehr zur Geltung gelangen wird. Durch Fleischgenuß

ist die Tuberkulose nicht leicht übertragbar und die dafür am

meisten empfiinglichen Säuglinge essen kein Fleisch. ‚

Was die Gebühren für die wiederholte Beschau anbelangt —‘

wie bei lkterus-Septikämie — so sind diese allerdings nicht ge

regelt, doch wird der Bcsitzer Interesse genug haben, das Fleisch

verwerten zu können und deshalb das Nötige zahlen.

Der zweite Punkt der Tagesordnung: „Mitteilung aus der

Praxis“, wird wegen vorgerückter Zeit abgesetzt.

2. Tag. Hauptversammlung im „Hansasaale des Rats—

weinkellers“ zu Lübeck.

Anwesend reichlich 60 Mitglieder.’ Eröffnung der Versammlung

gegen 10 Uhr vormittags vom Vorsitzenden. Herr Marksd’osen

wurde den Herren vorgestellt.

Geschäftsbericht. Der Herr Vorsitzende referiert zunächst

kurz aus den vorjährigen Verhandlungen, bemerkt dann, daß vier

Mitglieder ausgetreten, daß der Herr Kollege Schneekloth, früher

Warderhof, gestorben und bittet das Andenken desselben durch

Erheben von den Sitzen zu ehren, welches geschieht. — Der Verein

bestand am l. Juli 1906 aus 123 ordentlichen und drei Ehren

mitgliedern. Die Erhebung eines Eintrittsgeldes von 4 Mark ist

mit dem 1. Juli d. .ls. in Kraft getreten. Is wird ferner darauf

aufmerksam gemacht, daß die postnumcrando zu zahlenden Jahres

beiträge durch Postauftrag eingefordert werden, wenn sie nicht bis

zum l. Oktober eingezahlt worden sind. Von einem Referate aus

den Verhandlungen des Deutschen Veterinärrats in Breslau, an

welchem Herr Dr. Foth als Delegierter teilgenommen hat, wird

abgesehen, da sie im Drucke erscheinen werden.

2. Rechnungslegung. Das Vcreinsvermögen besteht aus

8944,75 M. An Mitgliederbeiträgen sind eingegangen 1128,85 M. —

Die sächlichen Ausgaben neben Unterstützungen an Witwen und

Waisen haben sich auf 1113,05 M. belaufen und ist ein Kassen

bestand von 15,80 M. vorhanden.

3. Aufnahme neuer Mitglieder. Gemeldet hatten sich 7,

die nach ä 5 des Statuts als Mitglieder verzeichnet wurden.

4. Wahlen. Durch Zettelwahl wurde Herr Veterinärrat

Dr. Foth zum ersten Vorsitzenden wieder- und Herr Tierarzt

 Martens-Nenstadt als stellvertretender Schriftführer neugewählt.

Zum zweiten Revisor wurden neben Herrn Boys-Itzehoe Herr

Harms-Elmshorn ernannt.

5. Die Verhandlungen über den Antrag des Vorstandes zur

Errichtung einer Vereinsbibliothek führten, infolge der ablehnenden

Stellung der dafür gewählten Kommission, zu einem negativen

Resultat, wogegen beschlossen wurde, eine Sammlung von solchen

Instrumenten zu errichten, deren Gebrauch für seltene Fälle not

wendig und deren Anwendung Aufschub erleiden kann. Zu diesem

Zwecke wurden vorläufig 300 M. bewilligt und eine viergliedrige

Kommission gewählt, welche die bezüglichen Instrumente anzu

schaffen und einen Entwurf über die Verleihung derselben aus

zuarbeiten hat. Anträge über die Art der anzuschafienden instru—

mente sind an Herrn Tierarzt Masch in Wilster zu richten, Herr

Schlachthofdirektor Ruser übernimmt die Leitung des Instrumen

tariums.

6. Verschiedenes. Es wird eine Kommission von fünf

Mitgliedern gewählt zu dem Zwecke, geeignetes Material zu

sammeln, um gegen die gewerbsmäßigen Kurpfuscher mit Erfolg

vorgehen zu.können.

Die Restsumme aus dem s. Z. angesammelten Unterstützungs

fonds für den alten Kollegen Föge-Segeberg wird dem Vereins

vermögen einverleibt.

Vorträfie.

Herr Gestütsdirektor Marke-Posen erhält das Wort zu

seinem Vortrage: „Zwecke und Ziele der Produktiv- und Konsum

genossenschaft“. —— Redner führt zunächst die Gründe für die

Errichtung von Genossenschaften im allgemeinen an und zieht

daraus den Schluß, daß ein solches Zusammenwirken um so mehr

für die Tierärzte am Platze sein dürfte, als die, größtenteils von

ihnen erprobten Heilmittel gegen teures Geld von den Fabriken

bezogen werden müßten. Aber wegen der großen Schwierigkeiten,

die mit: der Gründung und lebensfähigen Erhaltung einer Produktiv

_Genossenschaft immer verbunden sind, ist vorläufig hiervon Ab

stand genommen und die bestehender Gesellschaft„ iu„‚eine

‘ “"irtls'cli21ftsg'eh'Oss'ens’chaft ü‘eii'üiah'e'r Tierärzte, ‚umgewandelt. ‚Diese

hat zunächst die Aufgabe gestellt, sich als Hauptziel, den Tier

ärzten alle die für die Praxis notwendigen Artikel zu besorgen und

sind zu diesem Ende schon vorteilhafte Kontrakte mit größeren

Firmen abgeschlossen. Je mehr Tierärzte sich an dem Unternehmen

beteiligen, desto größer wird der Vorteil für jeden einzelnen sein,

und da die hiesige Provinz bis jetzt noch recht zurückhaltend sich

gezeigt hat, soll hier eine bequeme Gelegenheit gleichzeitig ge

boten werden, durch Zeichnen von Anteilen das Unternehmen zu

unterstützen. Jeder Anteil lautet auf 50 M., der eine Garantie

summe von 150 M. im Gefolge hat. Die Anteilssummen können

weder erhöht, noch die Inhaber gezwungen werden, mehrere Anteile

zu nehmen. Verluste können nur durch leichtfertiges Kreditgebcn

an die Tierärzte entstehen. Das Stimmrecht in den General

versammlungen muß persönlich ausgeübt werden. Die Ausmeldung

aus der Gesellschaft hat vor Jahresschluß zu erfolgen. Die

Garantiezeit läuft aber noch 23 Monate.

Vortrag des Herrn Kreistierarzt Meifort—Lensahn

über die Schweinepest im Kreise Oldenburg. —— Redner bespricht

in Kürze die charakteristischen Erscheinungen dieser Krankheit,

die sich während des Lebens des Tieres durch blau angelaufene

Ohren, schwankenden Gang und starken Durchfall kundgeben, und

nach dem Tode durch Geschwürbildung an der Zunge, am Gaumen,

im‘ Magen und im Dickdarm charakterisiert sind; es werden käsige

Herde um die Follikel, von der Größe einer Erbse, vorgefunden.

Die Inkubationszeit hat sich bis auf 24 Tage erstreckt. Impfungen

mit Serum der Schweineseuche, der Schweinepest und mit den

Mäuse-Typhusbazillen sind ohne Erfolg geblieben. Die Krankheit

wurde durch 50 Zuchtsäue, die versteigert wurden, eingeschleppt

und zunächst auf 23 Gehöfte verschleppt. Durch den unvermeid

lichen Personenverkehr verbreitete die Seuche sich nach und nach

über 58 Gehöfte und ist durch das rapide Sterben der vielen

Borstentiere ein Geldverlust von ca. 80000M. zu verzeichnen gewesen.

Vortrag des Herrn Tierarzt Masch-Wilster über

Operation der Kryptorchiden (siehe Originalartt'kel dieser N0. der
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B. T. WJ~ — Zum Schlusse, ca. 1‘/, Uhr nachmittags, wurde als

Ort für die nächstjährige Hauptversammlung Kiel gewählt.

Nach der Versammlung fand im „Germanistenkeller“ des Rats

weinkellers ein gemeinschaftlicher Tischgang zu 80 Gedecken statt,

unter Teilnahme der Damen.

Hiernach wurde in denselben Räumen noch ein Tanzkränzchen

abgehalten, das die Festteilnehmer noch lange beisammen hielt.

Eiler, Schriftführer.

Jahrbuch der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft.

Herausgegeben vom Vorstande.

Band 21. 1906.

Das pünktlich erschienene Jahrbuch der „D. L. G.“ für

1906 ist mit dem Titelbildnis von Dr. Schultz-Lupitz, dem

bekannten Bahnbrecher auf landwirtschaftlichem Gebiete, ge

schmückt. Außerdem enihält es eine Reihe photographischer

Aufnahmen von. Merinoschafen.

bewährte Einteilung auf.

Danach erfahren wir, daß die Gesellschaft am 1. Oktober

1906 einen Mitgliederbestand von 16197 (+ 925) und am

31. Dezember 1905 ein Vermögen von Mark 2259 366,43

(+ 170 644,33) besaß.

Auf der im Februar 1906 in Berlin stattgehabten Winter

versammlung — der sogenannten großen landwirtschaftlichen

Woche — wurden wiederum eine Reihe interessanter Vorträge

gehalten. So sprach in der Hauptversammlung Geheimer

Regierungs- und Medizinalrat Prof. Dr. DammanmHannover

über Stand und Bekämpfung der Schweineseuchen. In der uns

hier am meisten interessierenden Versammlung der Tierzucht

abteilung wurde eine Besprechung des bereits in der Februar

Im übrigen weist es die alte

sitzung 1905 vom Geheimen Oberregierungsrat Dr. Lydtin»

Baden-Baden erstatteten Bericht über die Frage: „Was ist in

züchterischen Kreisen unter Rasse, Schlag, Stamm und Familie,

was unter Reinzucht zu verstehen?“ veranlaßt.

Ein weiteres Interesse bietet der Vortrag von Professor

Dr. von Nathusius-Jena, „Was lernen wir aus den Pferde

messungen und Wägungen?“ Redner hat zahlreiche Messungen

an Pferden der verschiedensten Rassen und Schläge von ver

schiedenem Alter und Geschlecht vorgenommen und das reich

haltige Ergebnis als Heft 112 der „Arbeiten der D. L. G.“

veröffentlicht. Es kann deshalb auf dieselbe verwiesen werden.

Nur einige Punkte seien herausgegriffen, die ihrer Wichtigkeit

und Neuheit wegen von Bedeutung sind.

So hat v. N. auf Grund seiner Messungen und Wägungen

nachgewiesen, daß im Gegensatz zu der bisherigen Annahme

diejenigen Pferde den größten Brustumfang haben, deren Herz

und Lunge am wenigsten leistet und daß die Perde, deren Herz

und Lunge unzweifelhaft am meisten leisteten, weitaus den ge

ringsten Brustumfang aufweisen. Zu den letzteren gehören die

edlen Pferde mit dem Vollblut an der Spitze. Der Vortragende

gibt für diese auffallende Tatsache keine Erklärungen; er

fordert dagegen zu zahlreichen Wägungen und Messungen von

Herz und Lunge bei Pferden auf. (Gewiß haben die tier

ärztlichen Schlachthofleiter, Gestütstierärzte usw. vielleicht

Gelegenheit, dieser Forderung nachzukommen und so zur

Klärung dieser wirklich interessanten Frage wesentlich bei

zutragen). _

Weiter teilt v. N. mit, daß er bis zu 238 cm Brustumfang

habe ermitteln können. Wenn man erwägt, daß in Schwarzen

eckers „Pferdezucht“ noch vor 12 Jahren 196 cm als höchster

‘ Betriebs-, Gerätabteilung usw.) fleißig gearbeitet.

 

Brustumfang bezeichnet wurde, so ist damit ein außerordent

licher Fortschritt auf züchterischem Gebiet zu verzeichnen.

Andererseits weist von N. auf den Zusammenhang zwischen

Brustumfang und Friihreife nebst Leichtfütterigkeit nicht nur

bei Pferden, sondern auch bei allen unseren übrigen Haus

tieren hin.

Die frühreifen Rassen haben den größten Brustumfang,

was z. B. der Belgier, als leichtfütterigster und friihreifster

Vertreter aller Pferderassen beweist. Ferner erwähnt v. N.‚

daß der Schulterwinkel niemals 45 Grad beträgt, wie die all

gemeine Forderung lautet. Es gibt nach ihm keine Pferde,

deren Schulter mit der Senkrechten einen Winkel von 45 Grad

bilden.

Am Schluß seiner Ausführungen betont v. N., daß die alte

Formlehre des Pferdes von falschen Voraussetzungen ausge

gangen sei und deshalb zu falschen Ergebnissen kommen mußte.

Er fordert zur Fortsetzung der Messungen und Wägungen auf

um praktisch verwertbare Resultate zu erzielen.

Den weitaus größten Teil des Jahrbuches nimmt, wie immer,

die Chronik der im Geschäftsjahr stattgehabten Wanderver

sammlung bezw. Wanderausstellung der „D. L. G.“ ein. Die

vorjährige Wanderversammlung fand bekanntlich in Berlin

Schöneberg statt. Da in dieser Zeitschrift hierüber bereits be

richtet wurde, so können wir an dieser Stelle darüber hinweg

gehen. Es sei nur erwähnt, daß die Tierausstellung beschickt

war mit: 710 Pferden, 1135 Rindern, 962 Schafen, 685 Schweinen,

84 Ziegen, 1022 Stück Geflügel, 125 Kaninchen und 253 Fisch

einheiten. Außerdem waren auch Schäferhunde vertreten. An

Geldpreisen wurden 142 461 Mark und 423 andere Preise ver

geben.

Es dürfte für die Leser von Interesse sein, daß der Aus

stellungsbericht, der die wissenschaftlichen Darstellungen be

handelt, auch die Ausstellung der tierärztlichen Hochschule

Berlin rühmend hervorhebt. Die letztere hat die Ausstellung

mit einer, in keiner Weise überladenen und doch sehr viel

seitigen Auslese ihrer Sammlung beschickt.

Schließlich sei noch erwähnt, daß die Wanderausstellung

für 1907 in Düsseldorf und diejenige für 1908 voraussichtlich

in Stuttgart stattfinden wird.

Den weiteren Raum im Jahrbuch nimmt nach alter Weise

die Darstellung der jeweils im Oktober stattgehabten Tagung

der „D. L. G.“ ein. Es handelt sich hier um die sogenannte

kleine landwirtschaftliche Woche. Auch bei dieser Gelegenheit

wurde von den einzelnen Abteilungen (Landeskultur-, Dünger-,

Die Gerät

abteilung hat unter anderem über Unfallverhütungsvorschriften

für landwirtschaftliche Vieh- und Fuhrwerkshaltungen verhandelt.

Auch die Sonderausschüsse entwickelten eine rege Tätigkeit.

Den Schluß des Jahrbuches bilden die Berichte über Unter

nehmungen und das Namensverzeichnis der Leitung der Gesell

schaft vom Oktober 1906,07.

Das Studium des Jahrbuches bietet dem Interessenten, wie

immer, eine Fülle des Anregenden und Belehrenden. Es kann

deshalb auf das Angelegentlichste empfohlen werden. Von noch

größerem Wert ist aber der Beitritt zur „D. L. G.“ Der

Jahresbeitrag von 20 M. bringt dem Mitglied nicht allein eine

größere Anzahl von Zeitschriften, sondern verschafft ihm auch

eine Reihe von Begünstigungen, wie bereits früher betont wurde.

Ad. Maier-Konstanz.
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Sachsen.

Den beamteten Tierärzten im Königreich Sachsen ist eine be

deutende Rangerhöhung zuteil geworden, ebenso sind zahlreiche

Auszeichnungen verliehen werden. Nähere Mitteilung kann erst in

nächster Nummer erfolgen.

Vere|n beamteter Tierärzte Preußens!)

Einladung zur Wanderversammlung.

Die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft hat auch in diesem

Jahre den Verein mit einer Einladung zu ihrer großen Ausstellung,

die in der Zeit vom 6. bis 11. Juni in Düsseldorf stattfindet, beehrt.

Daraufhin und im Vcrfolg eines früheren Vereinsbeschlusses bitten

wir unsere Mitglieder, zur Sommerversammlung, die programmäßig

am 7. ‘und 8. Juni abgehalten werden soll, möglichst zahlreich in

der schönen Rheinstadt zu erscheinen. Bei der günstigen Lage

des Ausstellungsortes und infolge der lehrreichen und geselligen

Darbietungen, die in Aussicht gestellt werden können (vgl. Pro

gramm), hoffen A wir nicht nur auf eine starke Beteiligung der

Vereinsmitglieder, sondern aller Fachkollegen, insbesondere aus

den südlichen und westlichen Teilen des Reiches. Zu diesem

Behufe wünschen wir alle die Herren Kollegen, die in diesen Tagen

das „rheinische Paradies“ besuchen, als Gäste herzlich willkommen

zu heißen.

Zur Herstellung einer leichten gegenseitigen Fühlungnahme

haben wir zum allabendlichen Treffpunkt während der Ausstellung

das Restaurant der Tonhalle in Düsseldorf (Schadowstraße) ge—

wählt. Als passendste Gelegenheit eines zwanglosen Beisammenseins

in größerer Anzahl ist der Freitag Abend, 7. Juni, in Aussicht

genommen. Alles andere besagt das nachstehende Programm.

Freitag, den 7. Juni cr., nachmittags 4 Uhr, im Saal (l des

Zoologischen Gartens in Düsseldorf. Begrüßungsansprache.

Vortrag des Herrn Medizinalrat Professor Dr. Pusch

Dresden: „Über den Standort und Haltungszweck der deutschen

Rinderschläge“. 4

Sonnabend, den 8. Juni cr.‚ vormittags 8 Uhr. Besuch der

Pferdeausstellung. Besichtigung ausgewählter Hengste und

Stuten des Celler Gestütes, ev. in Gegenwart des Herrn

Landstallmeisters Dr. G ra b e n s e e. Vorführung und Demonstration

hannoverscher Pferde durch Herrn Gestütsdirektor Simon

sen-Herrenhausen.

Sonnabend, den 8. Juni cr., vormittags 10 Uhr. Demon

stration der Rinderabteilung durch Herrn Medizinalrat Pro

fessor Dr. Pusch-Dresden.

Sonnabend, den 8. Juni cr., nachmittags 4‘/.J Uhr, im Saal

der Tonhalle zu Düsseldorf. Festtafel mit Damen. Gedeck

4 M. Die Zahl der gewünschten Gedecke bitten wir tunlichst

bis zum 3. Juni bei dem unterzeichneten Vorsitzenden anmelden

zu wollen.

Der Vorstand

Peter-Angermllnde Bis chof-Falkenberg O.-S.

Vorsitzender. Schriftführer.

Verband der Prlvat-Tlsrlrzts In Preußen. Gruppe Brandenburg.

Versammlung am Sonnabend, den l. Juni d. J., 8 Uhr abends, im

Restaurant „Stadt Pilsen“, Unter den Linden 13.

Tagesordnung:

1. Vereinsangelegenheiten. '

2. Antrag der Gruppe Brandenburg, daß kllnftig alljährlich eine

General-Versammlung des Verbandes stattfinden soll.

3. Besprechung, betreffend Übertragung der Fleischbeschau bei

Beurlaubung und Ausübung derselben bei Notschlachtungen.

 

=") Der Verein der Tierärzte des Reg—Bez. Düsseldorf veranstaltet

während der Ausstellung am Sonnabend, den 8. Juni, im „Artushof“,

Jahnstr. 1, einen Kollegenabend und am Sonntag, den 9. Juni,

nachmittags l/‚3 Uhr, eine Sitzung mit anschließendem Festessen.

Nach dieser Bekanntgabe in Nr. 21 der B. T. W. richten wir an den

in Düsseldorf beheimateten Verein noch eine besondere herzliche

Einladung, während dieser in entgegenkommender Weise durch

seinen Herrn Vorsitzenden den beamteten Tierärzten eine gast

freundliche Aufnahme zusichern l:'ißt.

Da die Veranstaltungen beider Vereine zeitlich nicht kollidieren,

ist ohne jede Hintenaneetzung eigener Vcreinsptlichtcn den Kollegen

ein gegenseitiger Besuch leicht ermöglicht.

 

l

4. Stellungnahme zu einzelnen Punkten des neuen Seuchen

gesetzes.

5. Besprechung, betreffend Verbot der Laien-Impfung.

Der Vorstand. I. A.: Arnous.

Tierärztllcher Veroln In Westpreußan.

5‘2. Sitzung am Sonntag, den 9. Juni 1907, vorm. 11‘/2 Uhr,

in Zoppot, Kurhaus.

Tagesordnung:

. Geschäftliches —— Rechnungslegung.

2. Die Agglutinations-Diagnose der Rotzkrankheit. Ref. Herr Kreis

tierarzt Fortenbacher-Danzig.

3. Die Bedeutung der Negrischen Körperchen für die Diagnose der

Tollwut, mit Demonstration. Ref. Herr Tierarzt Dr. Thoms-Danzig.

4. Verschiedenes.

Um 2‘/‚ Uhr Diner unter erbetener Teilnahme der Damen.

Nach dem Diner, Kaffee im Restaurant Stolzonfels.

Anmeldungen zum Diner bitte ich bis spätestens den 6. Juni

Herrn Schlachthofdirektor Giese in Zoppot zukommen zu lassen.

Der Vereins-Vorsitzende: Pre uße.

Am 8. Juni abends 8 Uhr Begrüßungsabend im Deutschen Haus

am Holzmarkt.

Tlerärztllcher Zentralvereln für die Provinz Sachsen, d|e anhaltlachen

und thürlnglscben Staaten.

61. Generalversammlung im Bahnhofshotel zu Dessau

am Sonntag, den 9. Juni 1907, vormittags 11 Uhr.

Tagesordnung:

u-a

1. Geschäftliches.

2. „Der heutige Stand der Frage der Rindertuberkulose, und die

zu erstrebenden gesetzlichen Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung.“

Referent: Herr (ich. Medizinalrat Professor Dr. Dammann

Hannover. Korreferenten: Die Herren Professor Dr. Eber

Leipzig, Veterinärrat Phi-Dessau, Dr. Raebiger-Halle a. S.

Zu diesem Vortrage sind der Herr Minister und Vertreter

der anhaltischen Behörden, ebenso solche der Landwirtschafts

kammern für die Provinz Sachsen und das Herzogtum Anhalt

geladen worden: im Interesse der Sache, und ‘bei der Bedeutung

der in Frage stehenden Angelegenheit werden die Herren Kollegen

gebeten, sich möglichst zahlreich zu beteiligen. Anzug: Überrock.

Nach den Vorträgen findet in den Räumen des Bahnhofshotels

ein gemeinsames Mahl statt (das trockene Gedeck zu M. 3,50), zu

welchem der Herr Minister und die Vertreter der Behörden als

Gäste gebeten sind. Damen konnten für dieses Mal nicht berück

sichtigt werden.

Anmeldungen bis zum 6. Juni erbeten an Herrn Vcterinärrat

Pirl in Dessau.

Halle a. S., den 15. Mai 1907.

Der Vorsitzende: Disselhorst. Der Schriftführer: H. Raebige r.

Personalien. .

Auszeichnungen: Dem Professor an der Tierürztlichen Hochschule.

in Hannover, Geheimen Rcgierungsrat Dr. Heinrich Kaiser ist der

Königl. Kronenorden 3. Klasse verliehen worden.

Emannunnen: Schlachthoftierarzt Adolf Pictsch-Ratibor zum

Schlachthofdirektor. — Versetzungen: Die Kreistierätrzte Renner

Kreuznach und IIr'lsch/uld —Wetzlar gegenseitig; Bezirkstierarzt

Sebastian Sehülx-Oberviechtach nach Sulzbach. — Verzogen: Die

Tierärzte Ernst Gubbc-Wangerin als Stadtticrarzt nach Gelsenkirchen,

Dr. Friedrich Freylag-Erlangen nach Staßfurt (Prov. Sachsen), Karl

Reusehel-Wolfstein nach Stromberg (Rheinprovinz).

Examina: Promoviert: Die Tierärzte Dr. med. vet. Freytay

Staßfurt zum Dr. phil. in Erlangen und Gustav Wetzstein-Olsnitz i. V.

zum Dr. med. vet. in Zürich. — Approbiert: Die Herren Alfred

Englcr aus St. Georgen, Engen (langte/f aus Saarlouis, Karl Greif

aus Forchheim, Joseph Lechcler aus Breitental, Leopold Loeb aus

Ungstein in München.

Todesfall: Stabsveterinär und Kreistierarzt a. l). .‘l_fa.ri-miliq„

Luehlmu-Berlin.

Vakanzen. (Vgl. Nr. 18.)

Verantwortlich für den lublll (axkl. lnaualenlvli); Prof. Dr. Schmaltz in Berlin. — Verlng und Eigentum der Verlagsbuchhandlung von Richard Schont: in Ber.ru. —

Druck von W. Bllxenateln, Berlin.



Die „Berliner Tier"rzlilrho Wnrhrmnehrlft“ erscheint

wüchenllieh im \'urlnge von Richard Schoctz in

Berlin S\\'. 415 Wilhelms". 10. Durch jede! deutsche

Porunml wird diem-lh» zum Preise von M. .5.—- vlcrl- ljähr

lich ‘M. 4.2w für die Wochenschrift, 12 Pi’. für lleuellgvld)

frei ins "aus galielert. l()sterreiehischc l’un-Zvimngr

Preisliste Nr. b'l-l. Ungnnsehe Nr. 85.)

Tierärztliche

Berliner

Orlglnnlbvlvr‘lua werdan mit 50 .\lli.. In l‘flltaalz mit

80 )lli. für \irn Bogen honorh-rt. Alle Manuskripte.

Mitteilungen und redaktionellen Anfragen beliehe man

zu senden III Prof. Dr. Schm..lu, Berlin, Tierärzt

liche Hochschule, NW.‚ Luilenptrßfle 58. Korrekturen.

kszcnslons-Exempllre und Annoncen dagegen an die

Verlagsbuchhandlung.

Woehenschrifi
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Zur Atiologie der Brustseuche.

Fortsetzung zu dem Artikel in Nr. 45 dieser Zeitschrift von 1906.*)

Von Obermedizinalrat Prof. Dr. Lorenz-Darmstadt.

Im nachstehenden sollen die von mir mit dem Erreger der

Brustseuche seit“ vorigen Somrnewangestellten Versuche eine

nähere Erörterung finden. Daß diese Versuche, soweit sie mit

Pferden gemacht werden, nur wenige gewesen sind und daher

nicht nach verschiedenen Infektionsarten vorgenommen wurden,

mag seine Erklärung darin finden, daß dazu geeignetes Pferde

material nicht nur schwer zu beschaffen, sondern auch teuer ist.

Dazu kommt, daß schon die Untcrhaltungskosten der Versuchs

pferde, da sich die Versuche stets auf Wochen erstrecken, nicht

unerhebliche Kosten verursachen. Um sicher zu gehen,v daß

die für die Versuche verwandten Tiere nicht schon infolge einer,

wenn auch nur leichten, Durchseuchung immun waren, benutzte

ich nur Füllen aus Beständen, über deren Vergangenheit ich

mich genau unterrichten konnte.

~ l. Versuch.

Der erste Versuch wurde von mir im Juni v. J. in Büttel

born, im Kreise Groß-Garen, ausgeführt. Dieser Versuch ist

von Dr. Schweickert in Nr. 30 und 35 dieser Zeitschrift von

1906 beschrieben. Dr. Schweickert hatte die von mir bei

einem Füllen künstlich herbeigeführte Krankheit und die spätere

Erkrankung eines zweiten Füllens, das sich an ersterem auf ge

wöhnlichem Weg infizierte, in meiner Abwesenheit kontrolliert.

Indem ich auf die Artikel in den angeführten Nummern ver

weise, beschränke ich mich hier auf die Angabe, wie ich den

Infektionsstot’f gewonnen und wie ich ihn angewandt habe.

In den letzten Tagen des Monats Mai v. J. wurde mir

durch den Kreisveterinärarzt in Groß-Gerau mitgeteilt, in dem

Orte Goddelau seien die beiden Pferde einesLandwirts zweifel

*) Auf ‘die dem ersten Artikel beigegebenen Tafeln I und II ist

hier mehrfach Bezug genommen Eine Tafel III wird dem Schluß

beiliegen.

los an Brustseuche erkrankt, insbesondere habe das zweit

erkrankte Pferd tagelang hohe Fiebergrade gezeigt und dabei

eine ziemlich bedeutende Dämpfung auf der rechten Brustwand

gehabt. Die Infektion sei jedenfalls von dem ersterkrankten

Pferde, das der Besitzer anfangs Mai von einem Pferdehltndler

bezogen habe, ausgegangen. Dieses Pferd sei alsbald nach dem

Ankauf mit dem anderen Pferde zusammen gefahren werden,

habe hierauf gleich das Futter versagt und ziemlich stark ge

fiebert, habe sich jedoch bald wieder gebessert. Einige Zeit danach

— der genaue Zeitpunkt wurde nicht mehr ermittelt — sei

das zweite, schon seit Jahren in dem Stalle des Besitzers be

findliche Pferd unter heftigem Fieber, beschleunigtem Atem,. den

Erscheinungen einer rechtsseitigen Pneumonie und starker Ab

geschlagenheit erkrankt. Auf diese Mitteilungen hin begab ich

mich am 31. Mai nach Goddelau, wo mir der Besitzer der

Pferde nochmals das erwähnte Vorkommnis erzählte und mich

auf die an der Stalltiir mit Kreide verzeichneten Ergebnisse

der Temperaturmessungen aufmerksam machte. Ich sah an

diesen, daß das zweiterkrankte Pferd nahezu 14 Tage lang

Fieber gehabt, eine Reihe von Tagen über 41 ° C., daß das

Fieber in den letzten Tagen jedoch zurückgegangen -war, und

daß, wenn nicht ein Rezidiv eintrete, die Krankheitmit;dem

1. Juni als abgelaufen gelten könne.

mich abermals nach Goddelau begeben, Zum mir von diesem

Patienten Infektionsmaterial zu beschaffen. ‘Ich ließ mir das

Pferd in den Hof führen, untersuchte seine ‘Extremitäten genau

nach Hautabschuppungen und fand solche in den Sprunggelenks

beugen. Auch an den Fesseln schien mir eine vermehrteAb

schuppung vor sich zu gehen, doch waren die Beine am unteren

Teil so sehr von Schmutz verunreinigt, daß ich hier voueiner

Entnahme absah und mich mit der einiger an den Sprung-.

gelenksbeugen wahrnehmbar-er kleiner Hautborken begnügte,

' die ich mit einem stumpfen Messer runder Haut abschabte

‘ und in-einem sterilen Glas mit nach Hause nahm.- ~Anderntag'!

 

Am 6. Juni habe ich
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brachte ich eine der mitgenommenen Borken von etwa 0,01 Ge

wicht in eine sterile Uhrschale, befreite sie von anhaftenden

Haaren, erweichte und zerrieb sie mit 1,0 ccm sterilem Wasser

und injizierte von der gewonnenen Aufschwemmung 0,1 ccm

einer weißen Maus in die Bauchhöhle. Die Maus zeigte in den

ersten 5 Tagen keine Veränderung in ihrem Benehmen. Vom

12. Juni ab erschien sie etwas matter in ihren Bewegungen.

Am 16. Juni tötete ich sie durch Zerdriickcn des Kopfes mit

einer Zange. In bekannter Weise wurden aus der Bauchhöhle

und dem Blut der rechten Herzkammer Kulturen in Pferde

bouillon angelegt, in der sich bei 34 0 C bald Einzel-, Diplo

und Streptococcen entwickelten. Die Mikrophotogramme Fig. 2,

3 und 4 der Tafel I zu dem Artikel in Nr. 45 d. Z. von 1906

weisen Bilder von Präparaten auf, diedieser Maus entstammen,

während Fig. 1 die Coccen in der Borkenaufschwemmung dar

stellt. Nach zweimaligem Umziichten der Kultur wurde am

21. Juni dem Versuchstiillen in Biittelborn 1,0 ccm einer ein

tägigen Kultur in die Jugularis und 1,5 ccm davon in die

Luftröhre injiziert. Die Injektionsstelle an der Jugularis zeigte

in der Folge keine Veränderung, die an der Luftröhre aber

schwoll in den nächsten Tagen etwas an, wohl weil bei der

Injektion das Füllen unruhig war und dabei eine kleine Menge

der Kultur in die Subkutis gelangt ist. Die Temperatur des

Tieres wurde in der ersten Zeit mehrmals täglich gemessen.

Sie war am ‘22. Juni morgens noch normal, während sie um

Mittag schon 41 ° C. betrug. Der weitere Verlauf ist in Nr. 30

d. Z. von 1906 beschrieben, ebenso der des sich hieran au

schließenden Versuchs mit einem zweiten Füllen, das am 4. Juli

zu dem erkrankten gestellt wurde.

Am 20. Juni, also tags vor der Infektion des Biittelborner

Füllens, war um 2 Uhr nachmittags mit 0,2 einer Kultur gleicher

Abstammung und Beschaffenheit, wie die zu dem Pferdeversuch

benutzte, ein nahezu.ausgewachsenes Kaninchen intravenös infiziert

worden. Es hatte bereits um 6 Uhr nachmittags eine Temperatur

von 40,60 C. Am 21.Juni hatte es vormittags 41,2, abends

40,4, am 22. nachm. 41,3, am 23. naclnn. 42,1, am 24. vorm

41,1, nachm. 42,1, um 27. nachm. 40,2, am 28. nachm. 40,4,

am 29. nachm. 39,7 ° C. An letzerem Tage wurde es getötet.

Es hatte starke Myocarditis, Ausdehnung der rechten Herzhälfte

und eine exsudative Pericarditis. Das Exsudat des Pericardiums

war farblos, klar, aber etwas fadenziehend. Ihm entstammt das

Präparat zu dem Mikrophotogramm Tat‘. l, Fig. 7. Der Kaninchen

versuch wurde eingeleitet, bevor der Versuch mit dem Füllen

begonnen wurde, um die Virulenz erst bei dem Kaninchen zu

prüfen, die nach meiner Erfahrung einen gewissen Schluß auf

die Wirkung für Pferde gewährt. Dieser Versuch wurde nicht

lange verschoben, weil erfahrungsgemäß die Virulenz der Kulturen

bald abnimmt.

Am 22. Juni erhielt noch eine weiße Maus 0,15 einer gleichen

Kultur in die Bauchhöhle. Sie erschien nach etwa 8 Tagen

matter in ihren Bewegungen und wurde am 3. Juli getötet. Sie

hatte blutiges Exsudat in dem Pericardium. Von ihr rühren das

Präparat zu Fig. 5 und die Serumknltur her, aus der das

Präparat zu Fig. 6 angefertigt wurde.

Am 28. Juli kam ich von meiner Reise zurück und be

suchte am 29. Juli vormittags meine Versuchsfüllen. ' In der

nächsten Nacht brannte die Scheune ab, in der in einem be

sonderen, seitlich gelegenen Stalle die beiden Füllen standen.

Da. an sie nicht gleich gedacht werden war, konnte nur das der

 

Tür’ zunächst angebnndene gerettet werden, während das andere

schon hinten im Stalle lag. Wie aus dem von Dr. Schweickert

in Nr. 35 dieser Zeitschrift von 1906 erstatteten Bericht hervorgeht,

war das gerettete Füllen Mitte Juli leicht erkrankt gewesen, war

dann wieder fieberfrei geworden, wurde jedoch nach dem Brande

wieder krank, und zwar diesmal schwer. Anfangs war scheinbar

nur die Futteraufnahme infolge der Brandwunden an der einen

Kopfseite gestört. Als die infolge des Verbrennens entstandene

Schwellung dieser Kopfseite nach zwei Tagen zurückgegangen

war, trat scheinbar Besserung ein. Die Temperatur wechselte

einige Tage zwischen 38,5 und 400 C., ging aber dann bald

wieder auf 41, um sich auf dieser Höhe zu halten. Dabei waren

die Erscheinungen einer starken beiderseitigen Lungenbrustfell

entzündung vorhanden. Das Tier ging am 14. August‘) ein.

Ich überließ Dr. Schweickert die am 15. August vorgenommene

Obduktion, wohnte dieser jedoch bei, um mir einiges Material

zur mikroskopischen Untersuchung zu entnehmen. Ich be

schränkte mich auf die Anfertigung einer Anzahl Ausstrich

präparate aus Lunge und Pleurahöhle und auf die Entnahme

eines Stückes Lunge mit pleuritischen Auflagerungen. Aus

diesem Lungenstück habe ich mittelst Mäusepassage eine Strepto

coccenkultur hergestellt, die sich in ihrem Aussehen kaum von

der unterscheidet, die zur Infektion des ersten Füllens benutzt

werden war, aber, intravenös auf Kaninchen übertragen, wenig

Virulenz zeigte. Weiter entnahm ich noch die teils mit Borken

besetzte, teils nässende Haut an den Beugen der Vorderkniee.

Sowohl die von diesen nässenden Stellen entnommene Ab

sonderung, wie die Borken, enthielten gleiche Coccen, wie ich

sie in der dem Goddelauer Pferd entnommenen Hautborke an

getroffen hatte. Ich habe ihre Wirkung auf Mäuse ziemlich

stark gefunden, was jedoch auch davon herrühren kann, daß die

abgestrichenen Massen überaus viele Coccen enthielten. Die

durch Mäusepassage aus den Hautabsonderungen gewonnenen

Kulturen wurden mehrfach auf Kaninchen intravenös übertragen,

um die Abnahme der Virulenz auf diese Tierart zu prüfen.

Eine solche zeigte sich denn auch schon bald. Ja, es hatte den

Anschein, als ob die der Haut dieses Füllens entstammenden

Kulturen auf Kaninchen nicht so virulent seien, wie die von dem

Goddelauer Pferd herrührenden und wie mir die Virulenz der

seinerzeit im hiesigen Landgestüt angelegten Kulturen bald

nach ihrer Gewinnung inErinnerung war. Die anfangs infizierten

Kaninchen hatten allerdings immer noch tagelang Temperaturen

bis zu 410 C., zeigten sich aber sonst munter und hatten, als

sie getötet waren, auch nicht die hochgradigen Veränderungen

an Herz und Pericard, wie‘ jene. An diese Beobachtung kann

angeknüpft werden, daß die oft für Mäuse sehr rasch tödlichen

Kulturen für Kaninchen weniger virulent sind als solche, die

Mäuse bei intraperitonealerEinverleibung nur wenig krank machen,

ohne sie zu töten.

Wohl den interessantesten Befund boten die aus der Lunge

gemachten Ausstrichpräparate. In Fig. 8 der Tafel I ist ein

Mikrobe abgebildet, der sich in diesen Ausstrichen in großer

Anzahl und in den verschiedensten Gestaltungen, aber immer

doch so findet, daß man die Zusammengehörigkeit nicht verkennen

kann. Die hier vorhandenen Pilzfäden färben sich nicht ganz

so leicht, wie die Coccen, halten den einmal angenommenen

Farbstoff aber bei der Entfärbung des Präparats nach Gram

*) In dem Dr. Schweickertschen Bericht ist irrtümlich der

13. August angegeben.
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ziemlich lange fest. Um sie schön zum Ausdruck zu bringen,

nimmt man daher eine ziemlich starke Lösung von Gentiana

violett in Anilinwasser. Den gefundenen Mikroben habe ich

irrtümlich in dem Artikel in Nr. 45 als zur Gattung Cladothrix

gehörig gerechnet. In Wirklichkeit handelt es sich, daran ist

kein Zweifel mehr, um eine Streptothrixart, denn die Ver

zweigung ist eine echte.

Aus den mitgenommenen Hautstücken der Vorderkniebeugen

des verendeten Füllens wurden kleinere Stücke in 10prozentigem

Formal und darauf in Alkohol gehärtet und zu mikroskopischen

Schnittpräparaten verwandt. In diesen Schnitten sind nach der

Gramschen Färbung große Mengen unverzweigter und ver

zweigter körniger Fäden sichtbar. Fig. 10 der Tafel II weist

ein Mikrophotogramm aus einem Schnittpräparat fraglicher Haut

auf. Es sei hierzu bemerkt, daß sich schöne Photogramme aus

diesen Schnitten nicht gut verfertigen lassen, da die charak

teristischen Stellen nicht in eine Ebene zu bringen sind.

II. Versuch.

Auf die Nachricht, daß in dem Dillenburger Landgestüt die

Brustseuche herrsche, setzte ich mich alsbald mit Gestüts

inspektor Long in Verbindung und reiste, nachdem ich bei

diesem Herrn bereitwilliges Entgegenkommen gefunden, am

14. Oktober v. J. dorthin. Da unter den Dillenburger Beschälern

außer Brustseuche offenbar auch Druse herrschte und die erst

genannte Seuche unter ihnen auch schon im Vorjahre aufgetreten

war und vier Beschäler gekostet hatte, war ich bei der Auswahl der

Patienten für die Entnahme von Infektionsmaterial besonders

vorsichtig. Nach Besprechung mit Herrn Long und reiflicher

Überlegung- ‚wurde. ‚ der, eben. . durchgeseuchte. ‚Hengst ‚ lgnis . aus-..

ersehen (die Dillenburger Hengste, deren Namen mit ‚.l" be

ginnen, sind im Jahr 1906 angekauft, haben also bei dem vorigen

Seuchengang dem Bestande noch nicht angehört). —— Nach

einigem Suchen fand ich am linken Hinterbein etwas unterhalb

der Sprunggelenksbeuge vorn am Schienbein eine kleine grindige

Stelle, die sich bei näherer Betrachtung als die Folge einer

Ausschwitzung der Haut erwies. Ich löste den Schorf vor

sichtig ab, schabte mit einer stumpfen Klinge die Stelle etwas

aus und brachte alles so gewonnene Material in ein steriles

Gläschen, dessen Wände ich innen mit einer 37,5 prozentigen

sterilen Glyzerinlösung befeuchtet hatte, und begab mich wieder

nach Hause. Am folgenden Tag untersuchte ich den Inhalt des

Gläschens mikroskopisch, und als sich darin die gleichen Coccen

fanden, wie in dem früher untersuchten Material, legte ich damit

Agarplatten an und injizierte mit einer Aufschwemmung davon

zwei Mäuse intraperitoneal. Beide Mäuse waren am darauf

folgenden Morgen noch munter, gingen aber abends noch ein.

Die Ausstricbpräparate aus Bauchhöhle und Blut zeigten das

frühere Bild der Coccen. Aus dem Blut beider Mäuse wurden

Agar- und Bouillonkulturen angelegt. Beide wuchsen bei 340 C

ziemlich üppig.

Mit 0,2 ccm einer der aus Herzblut einer der beiden Mäuse

gewonnenen Coccenkultur wurde am 17. Oktober nachmittags

51/2 Uhr ein mittelgroßes Kaninchen intravenös infiziert. Am

nächsten Vormittag hatte es 40,80 C Mastdarmtemperatur, am

19. Oktober mittags 40,0, am 20.0ktober 40,3, am 21.0ktober 40,0,

am 22. Oktober 40,6, am 23. Oktober vormittags 39,8 und

abends 41,3.

Myocarditis der rechten Herzhälfte und exsudative Pericarditis.

Es ging am 25. Oktober vormittags ein, hatte

 
In den Ausstrichpräparaten aus Herzblut und Pericardialexsudat

sind die feinen stäbchenförmigen Gebilde deutlich erkennbar.

Zum Zweck eines Versuchs sind von ‘mir am 18. und

19. Oktober v. J. zwei l‘/,jährige Füllen angekauft worden.‘

Das am 18. Oktober gekaufte stammte aus Wallerstädten, das

am 19. Oktober gekaufte aus Wolfskehlen, beide im Kreise Groß

Gerau. Das erstere erhielt am 18. Oktober nachmittags 5 Uhr

von derselben Kultur, mit der das letzterwähnte Kaninchen

infiziert war, 1,0 ccm intravenös und 1,50 ccm intratracheal.

Nachstehend sind die Temperaturen verzeichnet, die sich bei

den Messungen dieses Füllens in den nächsten Tagen ergabenr'

Am 19. Oktober vormittags 38,7 abends 40,4

„ 20. „ „ 39,9 „ 40,1

„ 21. „ „ 39,9 „ 39,3

„ 22. „ 39,1 „ 40,2

„ 23. „ „ ss‚s „ 39,4

„ 24~ „ „ 39,4 , 39,3

77 25‘ 77 17 „„ 2c. „ 38,8 „ 39,6
7’

„ 27. und den folgenden Tagen nicht über 38,5.

Außer demFieber ~wurden bei diesem Füllen, abgesehen

von etwas beschleunigtem und verschärftem Atmen, besondere

Krankheitserscheinungen nicht wahrgenommen.

Dieses Füllen hatte an‚der Stelle, an der die Injektion in die

Jugularis gemacht werden war, in den nächsten Tagen eine

leichte Schwellung bekommen, die nach und nach etwas zunahm,

sich senkte und am 27. Oktober Fluktuation zeigte. Sie wurde

an diesem Tage geöffnet und es entleerten sich dabei etwa

4, ccm~mbmartigen ,Eiters, _il| ‚dem .sichkleine Mengen nach

Gram färbbarer Diplococcen nachweisen ließen.

Am 6. November zeigte sich an der Innenseite des rechten

Vorderbeins über dem Vorderknie eine kleine Hautborke von

etwa 0,3 cm Breite und 0,6 cm Länge. Diese Borke enthielt

die fraglichen Coccen in großer Menge. Sie wurde noch an dem

selben Tage abgelöst und eine Aufschwemmung aus ihr angefertigt,

die zwei Mäusen intraperitoneal injiziert wurde. Diese Mäuse

gingen am 8. November ein. Die Hautstelle wurde am 10. No

vember operativ entnommen, auf die früher angeführte Art ge

härtet und zu mikroskopischen Schnitten verwandt. In diesen

Hautschnitten findet sich der in mycelartige Geflechte aus

gewachsene Pilz. Sein Sitz ist vorzugsweise die Rundzellen

schiebt des Rete Malpighii. Hier findet man ihn als lange

etwas körnig erscheinende Fäden mit deutlichen Verzweigungen,

die z. T. in hyphenartige Äste auslaufen und durch die Zylinder

zellschicht entweder in die Oberhaut gelangen, wo man sie

wegen der dunklen Färbung der letzteren nicht weiter verfolgen

kann, oder auch in die Haarscheiden münden. Das Mikrophoto

gramm Fig. 15 der Tafel III stellt ein solches Fadengeflecht

in der Rundzellenschicht in der Nähe eines Haares mit deut

lichen Ausläufern dar. Es ist, wie die anderen Mikrophoto

gramme bei Zeiß in Frankfurt a. M. aufgenommen und hat

1000fache Vergrößerung.’ Die Zeichnungen Fig. 16, 17 und 18

verdanke ich der Güte des Schlachthofdirektors Herrn Veterinär

rats Dr. Garth zu Darmstadt, der sie nach den ihm von mir

zur Verfügung. gestellten Präparaten zeichnete. Sie haben

600fache Vergrößerung. Sie stellen die hyphenartigen Ver

zweigungen der Streptothrix im Bete Malpighi mit Ausläufern

in die Oberhaut und in die Haarscheiden dar (s. B. 'I‘. W. Nr. 24)
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Das am 19. Oktober gekaufte Füllen wurde zu besonderen

Versuchen nicht verwendet, da es sich noch am Tage der Ab

nahme ,mit dem Fehler des Luftkoppens behaftet zeigte und

deshalb seine Rücknahme durch den Verkäufer eventuell Preis

ermäßigung angestrebt wurde. Die Verhandlungen am Gericht

zogen sich hinaus, dader Verkäufer allerhand Einreden machte.

Erst am 13. Januar wurde es zurückgenommen. Anfangs war

es isoliert gehalten werden. Als es im November kälter wurde,

mußte es zu den anderen Füllen gestellt werden. Ende des

Monats November fiel es auf, daß es beschleunigt atmete und

auch häufig hustete. Dies gab Veranlassung, die Temperatur

zu messen, was an drei Tagen geschah. Es hatte damals 38,9,

tags darauf 39,2 und am folgenden Tage 38,6. Es war schon

einige Tage traurig, und das Haupttieberstadium scheint schon

abgelaufen gewesen zu sein, als man bei ihm zur Temperatur

messung schritt, die es drei Tage lang gutwillig sich gefallen

ließ. Am vierten Tage war es aber unbändig und wurde daher

nicht weiter gemessen. Die Erkrankung dieses Füllens muß als

eine leichte angesehen werden, über deren Ursachen sich etwas

Bestimmtes nicht sagen läßt.

III. Versuch.

‘Am 23. Oktober erhielt ich von Gestütsinspektor Long ein

Gläschen mit Hautborken von dem Beschäler Informator in

Dillenburg in eimm innen mit der bekannten Glyzerinlösung an

gefeuchteten Gläschen. Noch an demselben Tage machte ich

davon eine Aufschwemmung und injizierte in der früher an

gegebtinen Weise damit vier graue Mäuse (Nr. 89—92) intra

perit'oneal.‘ Einedavon' ging am 24. Oktober abends, die andere

in der folgenden Nacht ein. Die beiden andern Mäuse erschienen

nur leicht krank. Am 31. Oktober wurde die dritte (91) und

am 14. November die vierte (92) getötet. Am 14. November

wurde ein acht Monate altes, kräftiges Füllen aus Langen im

Kreise Offenbach angekauft. Es erhielt am 17. November vor

mittags 10 Uhr 1,0 ccm Bouillonkultur. aus Herzblut von

Maus 92 hergestellt, intravenös und 2,0 ccm derselben Kultur

intratracheal.

Die Temperaturmessungen ergaben:

am 17. November ‘ vormittags — abends 39,5

n 18- ‘n n 38,8 n 40,3

n 19' ‘ n „ 39,7 n 4010

n ' y‘ n 38,9 n

‚ Am 20. November vormittags, 11'/_‚ Uhr, erhielt das Füllen

nochmals 1,0 ccm frische Bouillonkultur. aus einer Agarplatte

von Maus 92 hergestellt.

Am 21. November vormittags 38,7 abends 39,2

»„‚ 22. „ ,. 39,4 „ 40,0

n 23- n II 40,6 n 4016

n 24‘ n n 4012 ‚v 40,6

‚« „ 25. „ „ 39,7 „ 40,4

„ 26. _ „ „ 39,8 „ 40,3

„ 27. „ „ 39,6 „ 40,0

„‚ 28. „< „ 38,9 „ 39,7

g„ 29. „ ,. 38,6 „ 39,4

„ 30. „ „ 38,4 „ 39,0

„ 1. Dezember „ 39,1 „ 39,8

I -.„ 2. „ -‚ 38,9 „ 39,4

„ 3. ‚ „ 38,4 „ 38,8

„ : 4. ‘ „ ' „ 38,4 „ 38,6

5. und den folgenden Tagen normal.

 

 

In der Zeit vom 23. November bis 1. Dezember zeigte

das Tier Schmerz im rechten Schultergelenk. Am 24. November

hatte es beschleunigtes, verschärftes Atmen, stärkere Nüstern

bewegung und im unteren Teil der rechten Brustwand eine

nachweisbare Dämpfung. Während der Zeit seiner Erkrankung

hatte es einen schwankenden Gang. Diese Erscheinungen gingen

nach dem l. Dezember allmählich zurück. In der Zeit nach

dem 5. Dezember zeigte sich am ‚Halse die Abstoßung größerer

Hautborken. Es wurden ihm hier und am rechten Vorderfessel

am 14. Dezember Stücke Haut operativ entnommen, um zu

mikroskopischen Präparaten verwandt zu werden. Die aus den

Hautstücken angefertigten Ausstrich- und Schnittpräparate zeigen

die gleichen Bilder wie die, welche aus den Hautstücken des

in Büttelborn am 14. August eingegangenen Fiillens angefertigt

wurden.

‚ Sowohl aus den Hautborken dieses Füllens, als auch aus

denen der Dillenburger Hengste Ignis, Int'ormator und Ingwer

wurden verschiedene Kulturen durch Mäusepassage und durch

Agarplatten gewonnen und in ihrer Wirkung auf Kaninchen ge

prüft. Alle diese’ Kulturen hatten anfangs bei diesen Versuchs

tieren starke pathogene Wirkung, schwächten sich aber, sobald

sie mehrmals umgeziichtet waren, verhältnismäßig schnell ab.

Es würde zu weit führen, alle die in dieser Art ausgeführten

Versuche, die sich auf über 40 Kaninchen und über 100 Mäuse

erstrecken, hier aufzuführen. (Schluß folgt.)

Ein neues Präparat zur Bekämpfung der akuten

und chronischen Schweineseuche.

' (Vorläufige Mitteilung.)

Von Dr. Burow, Leiter der Serumabteilnng Hallo a. S. der

Chemischen Fabrik E. Merck, Darmstadt. ~

Leider kann man sich der Tatsache nicht verschließen, daß

trotz aller veterinärpolizeilichen Vorschriften, Schutzimpfungen

usw., die Schweineseuche in allen ihren Formen mehr und mehr

an Ausbreitung gewonnen hat und augenblicklich für die Land

wirtschaft eine der größten Schädigungen darstellt.

Ich bin der Ansicht, daß man das Übel an der Wurzel

fassen müßte, daß eine Heilung der erkrankten Tiere im Verein

mit hygienischen Maßnahmen der richtige Weg sein könnte, um

die Seuche einzudämmen und allmählich zum Schwinden zu

bringen. Deshalb hielt ich es für eine der interessantesten

und, im Falle des Erfolges, dankbarsten Aufgaben unserer

Forschung, nach einem Heilmittel zu suchen, und_ich begann

meine diesbezüglichen Arbeiten vor zirka ll/2 Jahren. Da meine

Versuche jetzt zu einem bestimmten Abschluß gekommen sind,

will ich die Resultate nicht länger der Öffentlichkeit vorenthalten,

umsomehr, da es sich um Versuche im größeren Maßstabe an

einem umfangreichen Material handelt, auf Grund deren man

sich schon ein Urteil bilden kann.

Inwieweit mein Präparat — ein Bakterienpräparat —— den

von mir an dasselbe gestellten Erwartungen, eine Heilung i‘esp.

Besserung bei den erkrankten Schweinen zu erzielen, entsprochen

hat, dafür will ich zunächst die einfachen Tatsachen sprechen

lassen. Meine heutige Veröffentlichung soll den Charakter einer

vorläufigen Mitteilung tragen und ich muß den Herren Fach

genossen anheimstellen, sich ihr Urteil zu bilden auf Grund

meiner eigenen Beobachtungen, sowie derjenigen‘ von Kollegen,

die mich freundlichst durch Vornahme von Versuchsimpfnngen
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unterstützt haben. Weiterhin aber dürften diese Zeilen dazu

beitragen, daß bei einer so aktuellen Frage das Präparat von

anderer Seite sicherlich weiter geprüft wird und daß über die

Resultate der Versuche an dieser oder anderer Stelle berichtet wird.

Bisher liegen die Ergebnisse von Versuchsimpfungen an

zirka 700 Schweinen in zirka 35 Beständen der verschiedensten

Gegenden vor; dieselben seien in folgendem zusammengestellt:

Rittergut Kriegsdorf bei Merseburg. Bestand war

wegen Schweineseuchejnter Sperre. Zwölf Ferkel und Läufer

schweine zeigten den vollständigen Typus der chronischen Seuche.

Starke Abmagerung, gekrümmter Rücken, Mattigkeit, verminderte

Freßlust, Ekzeme zum Teil über den ganzen Körper, rauher

Husten, bei allen Tieren gleichmäßig und charakteristisch.

Nach der Impfung trat schon nach drei Tagen Besserung

ein. Die Tiere wurden munterer, Freßlust nahm zu, Husten

wurde schmerzloser, lockerer, die Ekzeme heilten gleichmäßig ab,

das Aussehen der Tiere wurde von Tag zu Tag ein gesunderes.

Drei Wochen nach der einmaligen Impfung waren keine krank

haften Erscheinungen mehr festzustellen.

Rittergut Hohenthurm bei Halle a. S. Bestand unter.

Sperre. Bei 20 Läuferschweinen die oben geschilderten typischen

Erkrankungsformen. 17 hiervon geimpft, 3 zur Kontrolle un

geimpt‘t gelassen. Resultat bei allen 17 geimpften wie oben,

während die 3 Kontrolltiere die Kraukheitssymptoine weiter

zeigten und sich erst im Laufe eines Viertcljahrs erholten.

Rittergut Niemberg bei Halle a. S. 15 gleichmäßig

chronisch kranke Ferkel. Erkrankung leichteren Grades. 14 ge

impft, l zur Kontrolle ungeimpft gelassen. Erstere erholten sich

in 14 Tagen vollständig, während das Kontrolltier zurückblieb.

Rittergut Dieskau.bei Halle. _Bei 20 wie in Niemberg

chronisch kranken Liiuferschweinen nach der Impfung in 14 Tagen

Genesung.

Rittergut Schochwitz bei Salzmiinde. 23 Ferkel im

ausgeprägtesten Kümmerungsstadium. Typisches Bild sämtlicher

Erscheinungen chronischer Schweineseuche. In einem Ställe _6

besonders stark erkrankte. Hiervon 3 zur Kontrolle uugeimpft

gelassen. Alle geimpften 20 Tiere besserten sich zusehends, im

Gegensatz zu den 3 nicht geimpften. Die Gewichtsverhältnisse

der genannten sechs waren folgende:

_3 geimpfte

Tag der Impfung

13. IV. 07 20. IV. 27. IV. ’ 4. V. Gewichtszunahme

1. 211/._‚ Pfd. 231/2 Pfd. 25 Pfd. 28 Pfd. 6'/‚ Pfd.

2. 21‘/‚ „ 22‘/‚ „ 29 „ 32 10‘/‚ „

3. 22 „ 24 „ 30 „ 35 „ 13 „

Sa. 30 Pfd.

3ungeimpfte

13. IV. 20. IV. 27. IV. 4. V. Gewichtszunahme

4. 24 Pfd. 27‘/‚ Pfd. 30 Pfd. 31 Pfd. 7 Pfd.

5. 23‘/‚ ‘26H’, „ 26 „ 28

6.
211‚'2 n 24 n 25 n 26

Sa. 16 Pfd.

5 von den am 13. April 1907 geimptten 20 Ferkeln wurden.

dieselben in der Besserung hinter den übrigen zurückg'eblieben

waren, nach 14 Tagen noch einmal geimpft mit vollständigem

Heilerfolg.

Rittergut Glesien bei Delitzsch. Bestand war lange

Zeit unter Sperre, so daß die Verwaltung die Schweinehaltung

aufgegeben hatte. Nach Wiederaufnahme der Zucht traten trotz

  

griindliehster Stalldesinfektion wieder Schweineseuchefälle ein.

Geimpft wurden 15 Kümmerlinge, die im Zeitraum von 3 Wochen

vollständig gesundeteu.

Rittergut Hohenthurm bei Halle a. S. 29 neu an

gekaufte Ferkel zeigten akute Erkrankung mit typischem Husten

und Hautati‘ektionen, besonders an den Ohren. Bei den ge

impften 19 Tieren trat am zweiten Tage Besserung ein. Der

Husten wurde lockerer und schmerzloser, die Rötungen ver

schwanden, die Ekzeme fingen an einzutrocknen, und ließen sich

die Schorfe leicht abheben. Der Appetit nahm zu und damit

besserte sich auch der Allgemeinzustand. Bei den zur Kontrolle

nicht geimpften 10 Tieren blieb der Krankheitszustand bestehen.

Auf Wunsch des Besitzers wurden diese 10 Tiere acht Tage später

als die anderen ebenfalls geimpft und trat dann auch hier

Besserung mit vollständiger \‘Viederherstellung in ca. drei

Wochen ein. _

Döllnitz bei Halle a. S. 15 Ferkel erkrankt, darunter

4 akut. Nach Impfung sofortige Besserung und Heilung. 2 von

den akut erkrankten Ferkeln wurden zweimal geimpft.

Rittergut Löbzin bei Delitzsch. Bestand unter Sperre.

35 Kämmerer geimpft mit demselben guten Resultat.

_ Zörnitz bei Halle a. S. Besitznr hatte 11 Ferkel ge

kauft, von denen 6 innerhalb 8 Tagen an akuter Schweineseuche

zugrunde gingen. Die übrig gebliebenen, ebenfalls akut kranken

Tiere wurden geimpft. Resultat: 4 genasen ohne Nachkraukheiten,

1 verendete tage darauf. Befund: Schweineseuche.

Rittergut Zaschwitz bei Sulzmünde. 10 Kämmerer.

Erkrankung leichterenGrades. LediglichHautaffektionen. 14Tage

nach der Impfung bei allen Tieren vollständig reine Haut.

Zuckerabrik Halle a. S. Bestand war unter Sperre. _ Im

Laufe der letzten Monate 30 akut und chronisch kranke Läufer

schweine durch die Impfungen geheilt. Bei 9 schwerer erkrankten

Tieren wurde die Impfung wiederholt. 2 Tiere gingen trotz der

Behandlung ein. Sektionsbefund: Die Lungen total degeneriert.

Die vorstehenden Versuche habe ich selbst ausgeführt.

Weitere Versuchsimpfungen an ca. 500 Schweinen sind ausgeführt

worden von mir bekannten Kollegen und die mir vorliegenden

Berichte der Herren Kreistierärzte Veterinärrat Liebener

Delitzsch, Friedrich-Halle a.S., Simmat-Eisleben, Raebiger

Habelschwerdt und der Herren prakt. Tierärzte Becher-Salz

münde, Both-Altdamm bestätigen durchgehends meine eigenen

Erfahrungen. Es wird von dieser Seite besonders berichtet

werden. Für die liebenswürdige Bereitwilligkeit, mit welcher

die genannten Herren mich unterstützt haben, ist es mir eine

angenehme Pflicht, ihnen allen meinen verbindlichsten Dank aus

zusprechen. . ‚

Aus den Versuchen geht hervor, daß die Impfung die

Schweinesuche in allen Formen zu bessern oder zu heilen ver

mocht hat, soweit man überhaupt bei den meistens vorhandenen

Degenerationserscheinungen der Lunge von einer Heilung sprechen

kann. Es hat sich gezeigt, daß überall dort, wo zur Kontrolle

einzelne Tiere ungeimpft gelassen wurden, die geimpften Tiere

die Krankheitserscheinungen schneller überwundenhaben. Während

die erkrankten Tiere meistens monatelang kümmern, also keinen

oder nur sehr geringen Nutzen abwerfen, haben sich geimpfte

Tiere, trotzdem vielfach die schlechtesten Aussichten für eine

baldige Besserung bestanden, in wenigen Wochen erholt. Wohl

überall ist vom dritten Tage nach der Impfung ab das Einsetzen

des Heilungsprozesses zu konstatieren gewesen. Bei akuten Er

I.
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krankungen in verschiedenen Fällen sogar schon am nächsten

Tage.

Als besonders auffällig muß ich das relativ schnelle Schwinden

der ekzematösen Erkrankungen und die Veränderung und das

allmähliche Verschwinden des Hustens bezeichnen. Während

unter gewöhnlichen Umständen das Abheilen der Ekzeme einen

Zeitraum von vielen Wochen, ja Monaten in Anspruch nimmt,

tritt nach meinen Beobachtungen und denen anderer Kollegen

nach der Impfung ein Eintrocknen und Abhcilen in kurzer Zeit

Geimpfte Tiere haben sich innerhalb 2—3 Wochen voll

Bereits

ein.

ständig gereinigt, um diesen Ausdruck zu gebrauchen.

nach 3 Tagen ließ sich in zahlreichen Fällen ein Abheilen der’

Schorfe beobachten.

Was die Veränderung des Hustens anbetrifft, so wurde der

selbe in 3—4 Tagen gelöster und schmerzloser und verlor sich

bald ganz.

Hand in Hand mit diesen Besserungserscheinuugen wurde

das Allgemeinbefinden ein günstigeres. Die Tiere wurden

munterer, der Appetit hob sich und damit nahm auch das Körper

gewicht schneller zu.

Es geht weiter aus den angestellten Versuchen hervor, daß

in schweren Fällen eine Wiederholung der Impfung indiziert

ist. Diese Wiederholung geschieht am besten ca. 8 Tage nach

der ersten Impfung. Ich bemerke jedoch ausdrücklich, daß ich

auch in schweren Erkrankungsfällen nach einmaliger Impfui1g

vollständigen Erfolg erzielt habe.

Das Präparat wird in einer Dosierung von 5 ccm

für Schweine aller Größen subkutan, am besten hinter

dem Ohr injiziert. ‚Besondere Esul‘fißlP‘fi‘äßhQillllllgfill ‚treten

meistens nicht auf. In einigen Fällen haben die Impflinge

2 bis 3 Mahlzeiten geringeren Appetit gezeigt. Auch eine Er

höhung der Körpertemperatur bis zu 1 1/2° ist festgestellt werden,

nach 24 Stunden jedoch, meistens schon früher, ist die Temperatur

wieder normal. Irgendeine Gefahr ist mit der Impfung

absolut nicht verbunden. ,

Das Präparat kommt unter dem gesetzlich gesohiizten

Namen „Suptol“ in den Handel und hat den Vertrieb die

Chemische Fabrik E. Merck übernommen. Die Herstellung und

Abgabe der Impfstoffe erfolgt zum Preise von 0,60 M. ‘pro dosi

(5 ccm) von der mir unterstellten Serumabteilung der ge

nannten Firma in Halle a. S. ’

Ich lege Wert darauf, noch folgendes zu erklären. Trotz

der in ‚jeder Beziehung befriedigenden Resultate liegt es mi'r ‚

fern, heute schon zu behaupten, daß das „Suptol“ ein unfehlbares

Mittel im Kampf gegen die Schweineseuche darstellt. Darüber

müssen weitere Versuche in der Praxis entscheiden. Es ist

auch wohl kaum notwendig, darauf besonders hinzuweisen, daß

bei dem Charakter der Schweineseuche für Heil- bzw. Besserungs

impfungen eine Grenze gegeben ist. Wenn die Degenerations

erscheinungen der Lungen z. B. zu weit vorgeschritten sind,

ist natürlich eine Heilung als ausgeschlossen zu betrachten.

Ob das Präparat auch bei einer Mischint‘ektion von Schweine

seuche und Schweinepest günstige Wirkung ausübt, kann ich

infolge Fehlens geeigneten Beobachtungs

Auch hierüber werden Versuche das

heute noch nicht

materials entscheiden.

weitere ergeben.

 

Referate.

Ein Fall von Kryptorchismus, bei dem die Nebenhoden

entfernnng eine Totalkastration vortäuschte.

Von Professor Imminger, München.

(\\’ochauschrlft für Tierheilkunde und Viehzucht, 51. Juhrg., Nr. 7.)

I. beschreibt des Näheren einen Fall von Kryptorchismus,

welcher Veranlassung zu einer gerichtlichen Wandelungsklage

gab, weil der Verkäufer die Garantie dafür übernommen hatte,

daß das Kaufsobjekt ein Wallach sei. Laut Zeugenaussage hatte

ein Tierarzt die Kastration des Tieres seinerzeit ausgeführt und

gelegentlich dieser Operation Verkümmerung des nur taubenei

großen rechten Bodens konstatiert.

Der als Obergutachter zugezogene Verfasser stellte bei dem

streitigen Pferde ausgesprochene Hengstmanieren, die sogar zur

Ejakulation Anlaß gaben, fest. Die äußere Untersuchung ließ

zwei gut verheilte Narben in der Skrotalgegend erkennen. Die

rektale Exploration zeigte folgendes: Die innere Leistenöfi‘nung

linkerseits ist für einen Finger und die rechterseits für zwei

Finger passierbar; ein Durchtritt von Hoden- bez. Nebenhoden
lgekrös durch letztere Öffnung kann nicht mehr gefühlt werden.

Stellt man das Pferd mit den Vorderfüßen tiefer, so ist vom

Mastdarm aus an einem ziemlich langen Strenge am vorderen

Beckenrande rechterseits ein großer, platter, weicher Hoden ohne

Nebenhode'nband zu fühlen. Dieser Hoden, welcher auf opera

tivem Wege sehr leicht zu entfernen gewesen wäre, mag ein

( iewicht von 150—200 Gramm besitzen. Fraglich wäre demnach,

als was das taubeneigroße Gebilde, welches seinerzeit bei der

Kastration entfernt wurde, aufzufassen war. Auf Grund seiner

bei der Operation von Kryptorchiden gemachten Erfahrungen ist

I. der Überzeugung, daß im vorliegenden Falle eine sogenannte

Retentio iliaca bestanden hat, ddh. der Nebenhoden mit seinem

Gekrös befand sich im Leistenkanal, während der Hoden in der

Bauchhöhle zurückgeblieben war. Der Nebeuhoden war nach

dem Skrotum abgestiegen und daselbst operativ entfernt werden.

I. begutachtet in der Weise, daß das fragliche Pferd kein

„Wallach“,-sondern ein sogen. „Spitzhengst“ sei.

I. Schmidt.

Über Lagemanns Thüringer Pillen.

Von Dozent Dr. Zimmermann—Budapest.

(Deutsche 'l‘leriirzlliche Wochenschrift 1907, Nr. 19.)

Die Versuche, die Z. in der internen Klinik der Budapester

Tierärztlichen Hochschule und die Obertierarzt Born in der

Kronendomäne Gödöllö mit „Thüringer Pillen“ anstellten, er

gaben, daß die Erfolge bei hundert Staupefällen bei Hunden

und bei 40 Fällen von Hühnercholera kaum nennenswert waren.

Wenn die Pillen (neuerdings „Thürpil“ genannt) mit Wasser

gegeben wurden, war der Erfolg noch geringer, als wenn gleich

zeitig Rotwcin verabreicht wurde. Bei der Kälberruhr kann

von einer spezifischen Wirkung der Pillen wohl kaum die Rede

Die adstringierende Wirkung kann besser durch das

Rdr.

sein.

billigere Tannoform, Tannalbin usw. ersetzt werden.

Die 0steoporosis des Pferdegeschlechtes.

Von Dr. Thciler in l’retoria (Transvaal).

Mit 4 Abbildungen.

(Monutshefto für praktische Tierheilkunde, XVIII. Bd., 5. Holt.)

Die in außereuropäischen Ländern ziemlich häufig, zuweilen

sogar seuchenhaft auftretende Osteoporosis der Pferde ist von

der Osteomalacie abzutrennen und muß als eine Krankheit sui

generis aufgefaßt werden. Anscheinend gehört sie zu den In
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Schwierigkeit.

fektionskrankheiteu. Dafür sprechen die in verschiedenen

Ländern gemachten und gesammelten Beobachtungen, welche

folgende Schlußfolgerungen zulassen: 1. Osteoporosis wird bei

Pferden jeder Rasse, jeden Alters und jeden Geschlechtes an

getroffen. 2. Osteoporosis hängt mit der Fütterung und Pflege

keineswegs zusammen. 3. Das Entstehen der= Osteoporosis bei

einem Pferde kann auf Kontakt mit kranken Pferden oder

Lokalitäten, wo kranke Pferde sich aufhielten, zurückgeführt

4. Zur Entstehung der Osteoporosis sind äußere, bis

jetzt noch unbekannte Ursachen notwendig. Mit der Osteomalacie

hat die Osteoporosis den Mangel an knochenbildenden Salzen

gemeinsam. Wenn nun auch Blutuntersuchungen, Übertragungs

versuche durch Bluteinspritzungen und 'I‘ransfusionen negativ

verliefen, so deutet doch das lokalisierte Auftreten dieser Krank

heit in Amerika, Afrika, Australien, Madagaskar, Hawaii usw.

daraufhin, daß ähnlich wie beim afrikanischen Ostküstentieber

des Rindes ein bestimmter Zwischenträger vorhanden sein muß.

Versetzt man kranke Pferde aus einer Umgebung, in der Osteo

porosis vorkommt, in andere, bessere Verhältnisse, so können

sie genesen. Man muß dann annehmen, daß entweder die Ur

sache, die außerhalb des Tieres liegt, aufhört zu wirken, oder

daß mit der Entfernung des Tieres die in demselben anwesende

Ursache (Mikroorganismen?) abstirbt.

werden.

Die Symptome der Osteoporosis bestehen in Steif- und Lahm

gehen, an Rheumatismus erinnernd, fortschreitender Abmagerung

und Anschwellung der Gesiehts- und Kieferknochen. Letzteres

Symptom ist pathognomisch. Osteoporöse Pferde werden von

allen möglichen Unfällen heimgesucht, z. B. Losreißen der Bänder

in den unteren Gelenken und das Heruntersinken der Fessel,

Beinbriiehe, Rippenbrüche, Brüche der Lendenwirbel.

Pathologisch-auatomisch kommt besonders die Schwellung

der Kopfknochen (Nasenbein, Ober- und Unterkiefer) in Betracht.

Die Knochen sind weich, geben auf Fingerdruck nach und lassen

sich leicht schneiden. Die Schnittfläche ist porös.

Diese erwähnten Eigenschaften zeigen sich besonders deut

lich ‘am mazerierten Schädel. Hier läßt sich die Knochensubstanz

schichtenweise leicht abbröckeln und man kann sie zwischen den

Fingern zerreiben. In vorgeschrittenen Fällen sind die Zahn

alveolen erweitert. Auch die Skelettknochen sind deutlich ver

ändert, namentlich die Epiphysen der Röhrenknochen. Da die

Bänder leicht reißen, macht das Ausdrehen eines Gelenkes keine

Der Gelenkknorpel zeigt Erosionen und die

Gelenkkapsel gelatinöse Verquellung mit Blutungen. Das

Knochenmark der langen Röhrenknochen ist öfters blutunterlaufen

und kann eine fast blutige Masse darstellen. Die Rippenenden

der falschen Rippen können verdickt sein. Die inneren Organe

sind in der Regel normal, in vorgeschrittenen Fällen kommen

die Erscheinungen der Anämie zur Geltung. Wiederholt fand

Th. die Thyreoidea vergrößert. Die mikroskopische Unter

suchung von Knochenschnitten ergab, daß das kompakte Knochen

gewebe durch ein neues Gewebe vom Charakter der Fibroblasten

mit reichlichen Blutgefäßen auseinandergedrängt ist. Die Ein

schmelzung scheint von den Xaversschen Kanälchen auszugehen.

Diese Erscheinung kann als eine rarefizierende Ostitis aufgefaßt

werden. ‘

Die Behandlung ist in vorgeschrittenen Fällen meist nutz

los. Wenn man aber die Tiere unter neue Bedingungen setzt,

namentlich in Gegenden, wo Osteoporosis nicht vorkommt, kann

 
man häufig Besserung und Heilung erwarten. Andere Beobachter

bekämpften die Krankheit mit Erfolg durch Verabreichung von

importiertem Hafer und Luzernenheu. Rdr.

Über Nephritis.

Von Dr. V. I’ericone, Neapel.

(Österr. Monntsschr. f. Tierh. 1907, S. 1 und 49.)

Die Nephritis wird in der modernen Chirurgie durch Ab

ziehen der fibrösen Kapsel der Niere (Kapsulektomie) zu be

kämpfen gesucht. Nach Erörterung der Geschichte der Nieren

chirurgie, Literaturangaben, Besprechung der Versuche anderer

Autoren, der Operationstechnik usw., gelangt P. zu seinen

eigenen Versuchen. — Um festzustellen, ob die Kapsel wieder

ersetzt wird und Heilung erfolgt, oder ob Nekrobiose der Binden

substanz eintritt, stellte Verfasser Versuche an 12 Hunden mit

nachgewiesenermaßen gesunden Nieren an, bei denen er künst

lich Nephritis erzeugte. Nach Eintritt der Nephritis nahm er

die doppelseitige Kapsulektomie, vor und zwar bei TZ Hunden

mit 14—20 Tagen Zwischenzeit zwischen Kapsulektornie der

rechten und linken Niere, bei den übrigen Tieren gleichzeitig.

Die Operation erzielte mit Ausnahme eines Falles, in dem das

Versuchstier an Entkräftung starb, in allen Fällen ein voll

kommenes Verschwinden der Nephritissymptome innerhalb von

12—20 Tagen. Pericone kommt zu dem Schluß, daß die

Dekapsulation durch Dekongestionierung der Nieren tatsächliche

Besserung und vielleicht auch vollständige Heilung erzeugt.

Richter.

(Aus dem vet.-chirurg. Institut der Universität Zürich.)

Die Liegebeule des Rindes,

Vond‘ir. Ernst Widmer, Tierarzt in Roggwil (Thurgau).

(Schweizer-Archiv für Tierheilkunde, 49. Bd., 2. Heft.)

Die mit acht sehr instruktiven, zum Teil farbig ausge

führten Abbildungen versehene Arbeit behandelt jene chronisch

entstehende, fluktuierende oder derbe Anschwellung der Weich

teile an der äußeren Seitenfläche des Hinterschenkels unterhalb

des Kniegelenkes. Es wird diese pathologische Veränderung im

allgemeinen als Liegebeule oder speziell schweizerisch: „Lieg

wecken oder Liegweggen“ bezeichnet.

Von den Ausführungen des Verfassers, hinsichtlich deren

Einzelheiten auf das Original verwiesen werden muß, dürften

folgende allgemeines Interesse erwecken. Beim Rinde kommt

konstant in jeder Altersperiode ein subtendinöser Schleimbeutel

zwischen dem lateralen Condycus des Femurs und dem Musculus

biceps femoris vor (Bursa bicipitalis femoris). Das Gebilde zeigt

den gleichen anatomischen Bau, wie die anderen subtendinösen

Bursen, und besitzt synovialen Inhalt. Die als Liegebeule be

zeichnete Anschwellung wird durch Entzündung dieser Bursa

und deren nächster Umgebung bedingt, sie ist ein dem Rinder

geschlecht eigentümliches Leiden. Klinisch charakterisiert sie

sich als eine meist indolente, weichere oder härtere, fluktuierende,

keine Lahmheiten bedingende Geschwulst. Sie erreicht oft

Doppelfaustgröße und hat ihren Sitz auf der lateralen Seite

des Hinterkniegelenkes.

In allen Entzündungsf'ällen ist der flüssige Inhalt der Bursa

vermehrt (bis zu 60 ccm), serös oder serofibrinös, rotgelb oder

bernsteinfarben, bis über das Doppelte eiweiß- und mucinhaltig.

Die Bursakapsel selbst ist stark verdickt, sulzig infiltriert und

an der Innenfläche oft mit Zotten, Falten und Spangen ver

sehen. Die Synovialis ist stark hyperämisdl und mit Rundzelleu
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reichlich infiltriert. In der nächsten Umgebung der Bursa finden

wir die Erscheinungen der Parabursitis und zuweilen die Bildung

kleiner subkutaner Bursiten. ‚

Für die Entstehung der Beule kommt nur das Trauma in

Betracht (anhaltender Druck beim Liegen auf kurzer, harter,

unebener Unterlage). Nach Stärke und Wiederholung der

Quetschung kann die Liegebenle einen verschiedenen Charakter

annehmen (Bursitis serosa, serofibrinosa, acuta oder chronica,

Hygrom). Zur Prophylaxis dient ein langes, weiches Lager.

Bei der Behandlung ist in den ersten Stadien die epiderma

tische Applikation von Derivantien geboten. Funktion und In

jektion von Medikamenten sind im allgemeinen nicht zu empfehlen,

operativer Eingriff ist nur bei eitriger Bnrsitis und Parabursitis

indiziert. Die chronischen Bursiten verbleiben trotz aller Medi

kation als Schönheitsfehler. J. Schmidt.

(Zysten an den Herzklappen der Schweine.

Von Schlachthof-Inspektor Albert Breuer in Budapest.

(Hüsszemlc, 1907, N0. 2.)

Bei der Untersuchung von Schweineherzen auf Finnen kann

man öfters an den Bi- und Triknspidalklappen kleine, dünn

wandige Cysten mit wasserhellem Inhalt finden, welche den

Blasenwürmern sehr ähnlich erscheinen. Diese hanfkorn- bis

erbsengroßen, graulich durchscheinenden Bläschen kommenmeistens

einzeln, öfters an den Bikuspidalklappen vor, und zwar nament

lich innerhalb des Endocardiums in dem Klappengewebe.

Breuer fand ähnliche Cysten auch an den halbmond

förmigen Klappen der Aorta bei zwei Schweinen. In dem

einen Fall konnte man gleichzeitig auch in den Biknspidal

klappen ein Bläschen nachweisen, während im zweiten Falle

nur allein in der einen -Aortaklappe»an ihrer Basis eine hauf—

korngroße Cyste vorhanden-war. Die Cysten blickten gegen das

-Herzventrikulum und das Endokardium war über ihnen glatt,

glänzend und durchsichtig. Das Klappengewebe blieb voll

kommen normal und auch Blutzirkulationsstörnngen verursachten

die Klappen nicht.

Von den Finnen kann man diese Cysten sehr leicht durch

das Öffnen der Blasen und durch die Untersuchung des Blasen

inhalts unterscheiden. Glage betrachtet die Klappencysten als

kongenitale Veränderungen. Dr. Z.

Praktische Methode, die lokale Anästhesie zu verlängern.

Verbindung des Adrenalins mit den lokalen

Anästhesierungsmitteln.

Von Dupuis und van den Eekhout.

(Annales da Bruxelles. Mai 1907.)

Das Kokain ist ein recht wirksames lokales Anästhetiknm,

denn wird es in den Verlauf eines Nerven eingespritzt, so hebt

es das sensitive Leitungsvermögen in dem Nervenende auf.

Spritzt man es in das Bindegewebe hinein, so vermischt sich

seine Lösung mit der Lymphe, die Nerven und alle umliegenden

Gewebe werden davon durchtränkt und diese absorbieren soviel

davon, ‘bis ein Spannungsgleichgewicht eintritt. Die Menge,

die von einem Gewebe absorbiert werden kann, ist abhängig

von dessen Auflösungskoeffizienten für das injizierte Kokain.

Ist die Quantität hinreichend, um den Nerven in richtiger Kon

zentration zu imprägnieren, so, tritt die Anästhesie ein, die

jedoch nur von kurzer Dauer ist. Das Kokain wird nämlich

sehr leicht auch vom Blute absorbiert und ist daher der im

Plasma aufgelöste Teil des Medikaments bald vom Blutstrom

fortgeschwemmt, das Spannungsgleichgewicht wird zerstört und

‚zu erzielen,

 

es tritt ein Teil des vom Nerven und den anderen Geweben ab

sorbierten Kokains in das Plasma zurück, bis nach etwa

30 Minuten der Moment eintritt, wo das Kokain sich in zu

schwacher Konzentration befindet, um die Anästhesie noch auf

recht zu erhalten und infolgedessen die Sensibilität wieder

zurückkehrt.

Ist die injizierte Dosis zu stark und geht die Resorption

sehr schnell vor sich, oder hat man es mit besonders dafür

empfänglichen Tieren zu tun, so kann eine akute Vergiftung

eintreten. Durch Verzögerung der Absorption des Kokains hin

gegen verlängert man die Anästhesie und beseitigt zu gleicher

‘Zeit die Vergiftungsgefahr, was durch Hinzufügen von Adrenalin

leicht erreicht wird.

Das Adrenalin ist ein allgemeiner und lokalerVaso-Konstriktor.

W'rd es in ‘sehr geringer Quantität in die Blutbahn eingespritzt,

so ruft es im ganzen Gefäßsystem eine Verengerung hervor,

die mit einer bedeutenden Erhöhung des Blutdrucks einhergeht,

wird es dagegen sogar in sehr großen Dosen unter die Haut

eingespritzt, so übt es keine Allgemeinwirkung aus, weil die von

ihm an der Injektionsstelle erzeugte Gefäßverengerung seine

Absorption nicht zuläßt.

bleibt so lange bestehen, als es die Gewebe imprägniert. Diese

Wirkung des Adrenalins wird benützt, um die Absorption des

Kokains zu verzögern und dadurch dessen anästhesierende

Wirkung zu verlängern.

Um dies zu erproben, haben die Verfasser Versuche an

Kaninchen angestellt und ihnen eine toxische Dosis von 0,15 g

Kokain auf das Kilogramm Körpergewicht eingespritzt. Die

einen erhielten nun diese Injektion rein, die anderen mit

Die lokale Gefäßverengerung nun

Adrenalinin einer Verdünnung von ‘lfl'obö'vermisdhtfl'Nätxh zwei

Minuten zeigten sich bei den ersteren schon die Vergiftunge

erscheinungen und nach 9*10 Minuten trat der Tod ein,

während bei den anderen die Vergiftnngssymptome erst nach

20 Minuten und viel schwächer auftraten und einige Stunden

andauerten. Einige der Tiere erholten sich wieder, andere

unterlagen nach 12— 18 Stunden. Die verlangsamte Absorption

war bei den ersteren noch hinreichend, um den Tod durch sub

akute Vergiftung herbeizuführen, bei den letzteren aber ging

sie so langsam vor sich, daß das Gift in gleichem Maße, wie

es absorbiert, wieder ausgeschieden wurde, welcher Umstand

die Tiere vor dem Tode schützte.

Bei Pferden haben die Verfasser auch vergleichende Ver—

suche durch Injektionen von Kokain allein und von solchem mit .

Adrenalin vermischt, in den Verlauf der Plantarnerven hinein

angestellt.

_ Die reine Kokaininjektion ergibt eine Anästhesie, welche

nach etwa 1/4 Stunde auftritt und 20—40 Minuten anhält, die

gemischte Injektion eine solche, die wohl nach einer Viertel

stunde beginnt, aber 21/2—3 Stunden dauert.

Dieser Vorgang, eine so lange andauernde lokale Anästhesie

ermöglicht es dem Praktiker, ohne wiederholte

Kokaininjektionen, sehr schmerzhafte und lange währende

Operationen, besonders an den Hufen, auszuführen. Die Kokain

Adrenalininjektion ist ganz unschädlich und bewahrt gewisse

sehr sensible Subjekte vor der Kokainvergiftung.

Die Verfasser raten folgende Lösung an:

Cocain hydrochl. 0‚25—0,30,

Adrenalin 1/1000 5 Tropfen,

Aqu. dest. 10,0.
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Um den Huf zu anitsthesieren, injiziert man die Hälfte

dieser Lösung in den Verlauf eines jeden Plantarnerven.

Die Lösung hielt sich im Dunkeln. Ist eine Trübung oder

Färbung eingetreten, so darf sie nicht mehr verwendet werden.

Das Adrenalin kann auch mit Stovain und anderen lokalen

Anästhesierungsmitteln vermischt verwendet werden. Die

Giftigkeit des Stovains ändert sich wie des Kokains mit dem

Grade der Auflösung und mit dem Wege des Eindringens in

den Körper. Sie ist sehr schwach auf dem hypodermischen

Wege, sehr stark dagegen auf dem intrapleuralen oder intra

a‘rachnoidealen und am stärksten auf dem intravenösen Wege.

Auf dem hypodermischen Wege ist die Giftigkeit des Stovains

um ein Drittel geringer als die des Kokains und zwar 0,18 Stovain

und 0,12 Kokain auf das Kilogramm Körpergewicht. Die

Wirkung des Stovains ist noch von kürzerer Dauer als die des

Kokains, weil es im Körper sehr rasch zerstört oder verändert

wird. Mit dem Adrenalin vermischt haben die Verfasser von

ihm die gleichen Resultate gehabt wie mit dem Kokain. Wegen

seiner geringeren Giftigkeit und des niederen Preises ist es dem

Kokain vorzuziehen.

Das Alypin und das Novokain haben die gleichen Vorteile

wie das Stovain, so daß sie auch mit dem Adrenalin vermischt

an Stelle des Kokains Verwendung finden können. Helfer.

Tagesgesohiohte.

.;.

Y Am115: Mai entschlief ‚in. Bremenmach . längerem Leiden

der Kreistierarzt Franz Adolf Sosna. Am 24. September 1845

in Beuthen O.-Schl. geboren, besuchte er das Gymnasium in

Gleiwitz und Ratibor. Trat dann im Jahre 1865 in die Armee,

um die militär-tierärztliche Laufbahn einznschlagen. Er machte

1866 den Feldzug mit, studierte von 1867—70 in Berlin und

nahm als Roßarzt am Kriege gegen Frankreich teil. Im Jahre

1879 nahm er seinen Abschied, praktizierte in Benkendorf und

später in Gerbstltdt. 18813 wurde er als Scblachthoftierarzt in

Bremen angestellt, woselbst er nachher als Polizei- und dann

als Kreistierarzt wirkte.

Der Dahingesehiedene war wegen seines stets freundlichen

und liebenswürdigen, sowie allezeit hilfsbereiten Wesens in

allen Kreisen, mit denen er in Berührung zu kommen Gelegen

heit hatte, sehr beliebt. Er besaß einen beneidenswerten Humor,

große Redegewandheit und dichterische Begabung, so daß er

überall gern gesehen war. Von der großen Beliebtheit, der er

sich erfreute, legte denn auch das große Gefolge, welches sich

aus den Spitzen verschiedener Behörden, aus Vertretern von

Korporationen, Kollegen und Bekannten zusammensetzte, Zeug

nis ab.

Durch einen Abgesandten der Salingia, welcher er mit

Leib und Seele ergeben war, wurde ihm ein prachtvoller Kranz

auf das Grab gelegt. ,

Der unterzeichnete Klub verliert in dem Entschlafenen einen

seiner Mitbegründer und einen allzeit getreuen Standeskollegen.

Unser aller Andenken wird ihm über das Grab hinaus gesichert

bleiben.

Der Klub der Tierärzte von Bremen und Umgegend.

I. A. Körnig.

 

Eln Opfer der Wlsssnschaft.

Zeitungen bringen die traurige Kunde, daß Herr Tierarzt

Prettner in Prag ein Opfer seiner Forschungen geworden ist.

Bei seinen Bemühungen, ein Rotzserum zu finden, hat er sich

infiziert und ist seinen Leiden erlegen. Kollege Prettner -wat

trotz seines deutschen Namens Tscheche. Obwohl er als solcher

die deutsche Sprache nicht völlig bemeisterte, hat er sich doch

öfter der Mühe unterzogen, die Resultate seiner fleißigen Studien

auch in der deutschen Literatur zu veröffentlichen. Sein Name

ist daher auch denreichsdeutschen Kollegen wohl bekannt, und

dieselben werden das Andenken dieses fleißigen Arbeiters, der

sein Streben mit dem Tode besiegelt hat, in Ehren halten.

~1 ‚

Privattierärzte -— Kreistierärzte.

Von Ad. Dralle, Kreistierarzt in Einbetk.

In letzter Zeit ist die Frage wieder akut geworden, ob es

nicht angängig sei, die Seuchenbekämpfung nicht nur den Kreis

tierärzten, ~sondern auch Privattierärzten zu übertragen. Schon

im Jahre 1903 war diese Frage vom Verband der Privat

tierärzte angeschnitten und waren die Forderungen derselben

genau präzisiert. Es waren sieben Forderungen, welche in

Nr. 11 der B. T. W. vom 12. März 1903 abgedruckt sind. Zu

gleicher Zeit etwa, am 10. Februar 1903, wurde von dem Vor

sitzenden Dr. Jelkmann und dem Sekretär Dr. Flatten des

Verbandes der Privattierärzte eine Denkschrift an sämtliche

Landräte gesandt, in welcher die Wünsche der Privattierärzte

betreffs der bevorstehenden Einführung der Fl‘eischbeschau und

ihrer Beteiligung an derselben niedergelegt waren. Schon damals

hatte ich eine Abwehrschrift begonnen, wurde aber durch

andere..Arbeiten an.der Fertigstellung verhindert,"weil aber

jetzt die Forderungen der Privattierärzte wieder stürmischer

laut werden, so halte ich es für meine Pflicht, im Interesse des

„gefährdeteren“ Standes der Kreistierärzte nicht mehr zu

schweigen. Bevor ich auf die Forderungen der ‘Privattierärzte

näher eingebe, möchte ich die Frage aufwerfen, ist es der Kampf

ums tägliche Brod oder gekriinktes Ehrgefiihl oder wie ‘ich fast

glaube, beides, welches die-Tierärzte zu diesem Vorgehen ‘ver-t

anlaßt. Haben diese Motive Berechtigung? Ich muß mit einem

glatten „Nein“ antworten. Denn erstens gewinnt ‚man ‘nicht

durch amtliche Tätigkeit, wie immer so schlank weg behauptet

wird, Praxis, sondern verliert höchstens welche. Ich habe bisi

lang noch nicht eine Spur von Praxis durch meine amtliche

Tätigkeit gewonnen, wohl aber schon viele verloren. Ich kann

sogar anführen, daß mein Vater und Amtsvorgänger durch die

Bekämpfung der Schafräude s. Z. die ganze Praxis in vier0rt

schaften schon vor ca. 20 Jahren verloren und nie wieder be

kommen hat und daß ich, obwohl ich erst nach meines Vaters

Pensionierung hier in den Kreis als ein ‘fast Unbekannter

gekommen bin, auch heute noch nicht in diese Ortschaften zur

Ausübung der Privatpraxis gerufen werde. Ich habe früher als

Privattierarzt eine weit lukrativere Praxis gehabt, wie heute.

Woran liegt denn das? Ich bin doch im Laufe der Jahre gewiß

nicht, klar und deutlich ausgedrückt, dümmer geworden. Nein,

den Kreistierarzt sieht man eben lieber gehen; wie kommen; Ich

habe früher als Privattierarzt mit meinem Kreistierarzt in tadel

losestem Einverständnis gelebt, ich war. stets bestrebt, ihm

möglichst viel Dienstreisen zu verschaffen, desto weniger‚konnte

er Privatpraxis ausüben, und‚wir sind beide gut dabei gefahren.

Ich besuche den alten Herrn’, der mir stets ein väterlicher

O.‘
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Freund gewesen ist, fast alle Jahre. Die Hauptsache ist stets

ein kollegiales Einvernehmen und darin wird wohl an ver

schiedenen Orten von beiden Seiten gefehlt. Tierärzte-Kammern

würden hier vielleicht etwas Wandel schaffen, denn ein ideales

Verhältnis wird auch durch sie nicht erreicht, das sieht man

bei den Kollegen von der anderen Fakultät.

Nun zu dem anderen Motive. Kann es für einen Privat—

tierarzt ehrekränkend sein, wenn er Seuchen ermittelt und nun

auch noch der Kreistierarzt kommt und die Seuchen amtlich

feststellt? Doch unmöglich. Denn erstens ist der Kreistierarzt

doch dazu da und nicht bloß zum Anfertigen von Seuchen- und

Fleischbeschau-Tabellen und zweitens hat er sich doch mit den

Seuchen durch ein besonderes Studium eingehend beschäftigt,

ein Examen darüber ablegen müssen und trägt für sein Handeln

dann auch eine volle und schwere Verantwortung. Außerdem

wird auch, wie wir weiter unten sehen werden, der Kreistierarzt

noch wieder bei verschiedenen Seuchen durch den Departements

tierarzt beaufsichtigt.

Nun zu den Forderungen der Privattierärzte, wobei ich

aber nochmals auf Nr. 11 der B. T. W. von 1903 verweise.

Was würde uns Kreistierärzten noch bleiben, wenn die Wünsche

der Privattierärzte’ in Erfüllung gehen, resp. welche Seuchen

dürfen wir Kreistierärzte selbständig beurteilen? Ich werde die

Seuchen in der Reihenfolge des ä 10 des R. V. G. vom

23. Juni 1880 besprechen.

1. Milzbrand. Wo Entschädigung besteht, wird Milzbrand

im Laboratorium nachgeprüft. Die sehr wichtige Desinfektion

nimmt nicht der Kreistierarzt, sondern die Ortspolizeibehörde ab.

2. Tollwut. “Der des ‘Tieres muß dem Institut in

Berlin zur Nachprüfung eingesandt werden.

3. Rotz.

4. Maul- und Klauenseuche.

5. Lungenseuche. Bei dem ersten Ausbruch dieser drei

Seuchen muß der Departementstierarzt zugezogen werden.

Dabei wünschen aber sogar die Privattierärzte, bei der Be

kä.mpfu.ng der Maul- und Klauenseuche amtlich mitwirken zu

können.

6. Pockenseuche. Sie ist so gut wie ständig erloschen;

die seltenen Ausbrüche in letzter Zeit kommen kaum in Betracht

bei der großen Zahl der Kreise.

7. Beschälseuche. Erloschen. Bläschenausschlag des Rind

viehes darf der Kreistierarzt selbständig beurteilen; kommt auch

nur noch selten vor.

8. Bände der Schafe. Wird im Regierungsbezirk Hildes

heim durch Gendarmen in Begleitung von Schafmeistern fest

gestellt (nach meiner Ansicht der sicherste Weg, um die Räude

nicht aus der Welt zu schaffen) und erst dann der Kreis

tierarzt mit der definitiven Feststellung beauftragt.

9. Rotlauf der Schweine.

polizeibehörde ab.

10. Schweineseuche.

11. Geflügelseuchen. Bei der Bekämpfung letzterer drei

Seuchen wünschen ebenfalls die Privattierttrzte mitzuwirken.

12. Tuberkulose.

13. Händler- und Gastwirtstall-Revisionen.

‘ 14. Molkereien.

15. Pferdekoppeln und Weiden.

16. Körungen und Deckscheine.

Desinfektion nimmt die Orts

 

 

17. Märkte. Mit diesen Sachen von 12-—17 haben in den

meisten Kreisen die Kreistierärzte nichts zu tun, ich z. B. gar

nichts, die Mitwirkung beanspruchen die Privattierärzte.

18. Fleischbeschau.

19. Ergänzungsfleischbeschau.

Tierärzten ausgeübt.

20. Revisionen der Laienbeschauer, haben bis jetzt die

Kreistierärzte, wünschen auch die Privattierärzte.

21. Revisionen der tierä.rztlichen Beschauer haben die De

partementstierärzte.

‘22. Nachprüfungen der Fleischbeschauer und Trichinen

bcschauer mit Ausnahme der Apotheker haben die Kreistierärzte,

die der Apotheker die Departementstierärzte.

‘23. Prüfungen der Flcischbeschauer haben der Departements

tierarzt, ein Kreistierarzt und ein Schlachthofleiter des

Regierungsbezirke, Ausbildung der Fleischbeschauer verschiedene

Schlachthofleiter.

24. Prüfungen der Hufschmiede haben die Departements

tierärzte.

Wenn die Wünsche der Privattierärzte in Erfüllung gehen,

so ist der Kreistierarzt nur noch selbständig resp. allein zu

ständig bei Bläschenausschlag, Pocken und Beschälseuche, drei

sehr seltenen Seuchen, bei den Revisionen der Laienbeschauer

und den Nachprüfungen der Fleisch- und Trichinenbeschauer mit

Ausnahme der Apotheker. Die Seuchen unter 1—7 treten in

den meisten Kreisen nur noch selten und dann vereinzelt auf.

Der Kreistierarzt hat doch wirklich dann einen sehr beneidens

werten und umfangreichen Wirkungskreis! Was hat der Kreis

tierarzt aber noch sonst zu tun? Alle 14 Tage eine Meldekarte

an das Kaiserliche Gesundheitsamtabzusenden, alle«Vierteljahr

eine Viehseuchenstatistik, ebenso alle Fleisch- und Trichinen

beschau-Meldekarten einzutreiben, zu verbessern, zusammen

zustellen und abzusenden, zum l. Dezember Jahresbericht über

Bände, am Anfang eines jeden neuen Jahres außer den erst

genannten Karten und Tabellen sämtliche Zusammenstellungen

der Fleischbeschauer nachzuprüfen, sämtliche Fleischbeschau

und Trichinenschaubücher des vergangenen Jahres in Empfang

zu nehmen und aufzubewahren, zu der Viehseuchenstatistik einen

Jahresbegleitbericbt anzufertigen und zuletzt einen ausführlichen

Jahresveterinärbericht einzuliefern. Wenn wir nun nur noch

diese schriftlichen Arbeiten machen sollen, und Rotlauf- und

Schweineseuche, wohl nur noch die beiden einzigen Seuchen in

den meisten Kreisen, um welche der Kreistierarzt Dienstreisen

machen muß, auch noch von den Privattierärzten amtlich be

kämpft werden dürfen, danu ist es besser, die Kreistierärzte

werden ganz abgeschafft und die Seuchen werden durch die

Privattierärzte unter Oberkontrolle der Departementstierärzte

bekämpft. Ob sich dann die praktischen Tierärzte besser stehen,

wenn auf einmal annähernd 500 Kreistierärzte wieder als

praktische Tierärzte „losgelassen“ werden, das bezweifle ich.

Weshalb machen wir denn eigentlich noch ein Kreistierarzt

examen, wenn wir zu der Beurteilung der so zu sagen ge

fährlicheren Seuchen nicht erfahren oder selbständig genug sind,

der der weniger gefährlichen aber jeder praktische Tierarzt

ohne Kreistierarztexamen ebenso fähig ist. Ein Genuß ist es gewiß

nicht, wenn man schon Jahre lang als praktischer Tierarzt tätig

war und sich schließlich dem Kreistierarztexamen unterzieht;

wenn einem dann fast täglich gesagt wird: „Ich will einmal

versuchen, Ihnen dies oder das klar zu machen, ob Sie es be

18 und 19 wird von allen
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greifen, weiß ich nicht, Sie haben ja kein Maturum gemacht,

Sie können ja nicht logisch denken, Sie alle da draußen haben

ja keine Ahnung!“ Es muß doch eigentlich um unsere Wissen

schaft und deren Vertreter traurig bestellt sein, wenn man

Kreistierärzte ausbildet und mit amtlichen Funktionen betraut,

die nicht fähig sind, selbständig einen Seuchenfall richtig

zu beurteilen (in zweifelhaften Fällen wird man ja selbst

verständlich Autoritäten zu Rate ziehen). Liegt es daran,

daß wir kein Maturum gemacht haben oder weshalb traut man

uns nicht. Ein Apotheker, der nur das Einjährige und ein vier

semestriges Studium hinter sich hat, ist zu schade, daß er von

dem Kreistierarzt in der Trichinenschau geprüft und nachge

prüft wird, aber ein Kreistierarzt, der eine Spezialausbildung in

Seuchen hat, darf dieselben nicht selbständig feststellen, während

ein Gendarm und ‘ein Schafmeister auch Bänden amtlich fest

stellen dürfen. Ehe das Ausnahmegesetz für Apotheker-Trichinen

schauer kam, hatte ich einen Apotheker in der Trichinenschau

nachzuprüfen, derselbe wünschte in seiner Wohnung nachgepriift

zu werden, ich ließ mich nicht darauf ein und er wurde ge

zwungen, bei mir seine Nachprüfung abzulegen, durch großes

Wissen glänzte der Herr aber gewiß nicht, von den Finnen

kannte er nur die Schweinefinne. Sollte dieser Herr mit Hilfe der

Apothekerverbände nicht jene Ausnahmebestimmung durchgesetzt

haben? Wie die Trichnenschauer noch durch die Kreisphysici

geprüft wurden, mußte sich ein Tierarzt, welcher nun schon

lange Jahre Kreistierarzt ist, einer Prüfung in der Trichinen

schau durch den Kreisphysikus unterziehen, ob der betreffende

Kollege im Verhältnis zum Kreisphysikus so wenig gewußt hat

und so viel wissenschaftlich in bezug auf Trichineuschau

niedriger stand, wiederüpothekenzum..Kreistierarzt?.i ‚....

Dali die Privattierärzte nicht mehr gut gestellt sind, ist

nicht Schuld der Kreistierärzte, sondern Schuld daran ist die

große Zahl der Tierärzte überhaupt. In meinem Kreise sind

ca. 11000 Stück Großvieh, im Kreise sind außer dem Kreis

tierarzt noch drei Tierärzte, darunter ein Stabsveterinär am

Remonte-Depot, ferner praktisieren darin noch fünf Tierärzte

aus den Nachbarkreisen; kann dann ein einziger von uns bei

der geringen Zahl von Großvieh eine erhebliche Einnahme in

der Praxis haben? Das ist doch ganz ausgeschlossen, besonders

da die Landwirte alle Tage selbständiger in der Behandlung

von Vieh werden. Von Apothekern, chemischen Fabriken, Dro

gisten etc. werden ihnen Broschüren ins Haus gesandt, welche

Krankheiten sie mit den und den Arzneien und in welcher

Weise zu behandeln haben, z. B. wie das Parisol aufkam, wurden

von der Fabrik hier, welche dasselbe anfertigt, erst die Tier

ärzte um ihr Gutachten darüber gebeten, dieselben wurden

erstattet und nun verfaßte die Fabrik schnell eine Broschüre

für Landwirte, wann und wie man Parisol, gestützt auf die

Erfahrung der Tierärzte, anwendet, und jetzt ist hier fast in

jedem Dorfe bei dem Landwirte Parisol zu finden. Auf den

meisten Dörfern hier sind „Drogisten“, welche Tierheilmittel

verabfolgen. Apotheker und Drogisten geben für alle Krank

heiten Mittel her, annoncieren und versenden Broschüren über

Behandlung von Tierkrankheiten etc. Haben Tierärzte ein

Speziflkum für eine Krankheit entdeckt, so posaunen sie es in

alle Welt und schließlich hat der praktische Tierarzt nichts

mehr davon, ich erinnere nur an das Milchfieber, welches die

meisten Landwirte jetzt selbst behandeln und die Impfungen

der Schweine gegen Rotlanf. Noch nicht genug davon, alle

 

Jahr werden neue Lehrbücher der Tierheilkunde für Landwirte

verbrochen, z. B. Nachbars Rat in Viehnöten, Das Buch vom

gesunden und kranken Haustier etc. etc. Trotzdem wir auf

Jahre genug Tierärzte haben, wird nochfortwährend sogar von

Tierärzten für das Studium der Tierkeilkunde Propaganda

gemacht, sogar in politischen Blättern. Der Direktor des

hiesigen Gymnasiums soll die Abiturienten auf das Studium der

Tierheilkunde aufmerksam gemacht haben, da es noch ein

lohnendes wäre und die Tierärzte schnell zu Brot kämen, ja zu

Brot wohl, aber ohne „Aufschnitt“ dazu. In jedem anderen

Stande haben wir einen größeren Prozentsatz, der es zu Ver

mögen bringt, wie viel Prozent der Tierärzte bringen es aus

schließlich aber durch ihre tierärztliche Tätigkeit zu Ver

mögen, ich glaube noch nicht '/‚ Proz. Wie ist die Lage

der Schachthoftierärzte? Gewiß noch trauriger wie die der

Privattierärzte, ihr Durchschnittsgehalt ist 1200 bis 2400 M. p. a.

und dabei ist gar nicht abzusehen, wann die so gering besoldeten

Kollegen in bessere Stellungen aufrücken. Bei dieser geringen

Besoldung besteht auch fast überall vierteljährige Kündigung

und Abhängigkeit direkt oder indirekt von den Schlächtern, ein

Umstand, der weder für die Fleischbeschau, noch für das An

sehen unseres Standes günstig ist. Ich kenne diese Verhältnisse

aus eigener Erfahrung, da ich selbst (Gott sei Dank nur 1'/‚ Jahr)

an einem Schlachthof tätig war. Die Schlachthoftierärzte haben

mehr Hilfe nötig wie die Privattierärzte, für‘ sie tut dringend

schnelle Hilfe not. Das beste wäre, die Schlachthoftierärzte

würden vom Staate angestellt.

Nun noch einige Worte über die Beziehungen der Kreis

tierärzte zu den Privattierärzten. Bei der Fleischbeschau ist

der Gesetzgeber den Privattierärzten gegenüber sehr entgegen

kommend gewesen, denn sie unterstehen der Kontrolle durch

den Departementstierarzt; diese Einrichtung hat Vorteile, doch

auch Nachteile. Angenehmer für denTierarzt sowohl wie für

den Kreistierarzt ist das jetzige Verhältnis, da Tierarzt und

Kreistierarzt meist Konkurrenten in der Privatpraxis sind und

eine Kontrolle für beide Teile Unannehmlichkeiten hätte, doch

hat der jetzige Zustand auch Nachteile. Kurz nach Einführung

der Praxis fragte mich ein Privattierarzt in meinem früheren

Kreise: „Unter wessen Kontrolle stehen wir?“ Antwort: „Unter

der des Herrn Departementstierarztes!“ Nun antwortete der

Kollege: „Dann sind wir ja fein heraus, denn das Reich ist

groß, und der Zar ist weit!“ Trotzdem hat diesen Kollegen

die Nemesis ereilt, allerdings einige Jahre zu spät zum Schaden

unseres Standes.

Ich bin nicht dafür, wenigstens zurzeit, wo wir Kreistier

ärzte noch auf Privatpraxis angewiesen sind, die Fleischbeschau

der Tierärzte zu kontrollieren, aber richtiger wäre es wohl.

Wir werden ja auch vom Departementstierarzt kontrolliert, ob

wohl derselbe uns gegenüber nicht den Vorzug hat, ein besonderes

Examen gemacht zu haben, welchen Vorzug wir den Privattier

ärzten gegenüber nun doch einmal haben.

Die Privattierärzte glauben immer, daß die Kreistierärzte

jetzt nach der Gehaltsaufbesserung in pekuniärer Hinsicht tadel

los dastehen, das ist aber gewiß nicht der Fall, denn Einnahmen

aus Dienstreisen gibt es in den meisten Kreisen, wenigstens in

der Provinz Hannover, sehr wenig, vom Gehalt kann man nicht

leben, die Privatpraxis ist auch nicht sehr bedeutend und wie

wird es im Alter? Ich habe in der Anciennitätsliste Nr. 356,

also kann ich nach menschlicher Berechnung das Höchstgehalt
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nicht errisichen,' ich bin jetzt 41 Jahre, mit 65 Jahren werde

ich wahrscheinlich, ob ich will oder nicht, pensioniert, bekomme

dann a1s0‚1820 M. Pension; in dieser Zeit studiert aber mein

Jüngster voraussichtlich noch, kann ich den bei einer Einnahme

von 1820 M. studieren lassen? Ich muß also mit allen Mitteln

danach streben, zu jener Zeit genügend Mittel zur Verfügung

zu haben, und das ist bei den heutigen teueren Lebensbedingungen

recht, recht schwer.

Nach meiner Ansicht wäre es wohl richtiger, wenn man

alle die unter'l—24, mit Ausschluß der Fleischbeschau, soweit

nötig angeführten Geschäfte dem Kreistierarzt übertrüge, ihn

dazu entsprechend besoldete und ihm die Privatpraxis ganz

entzöge. Das‘ würde nicht bedenklich für den Kreistierarzt sein,

da er bis zu seiner Anstellung lange Jahre Zeit hat, sich in

der Praxis hinreichend Erfahrungen über alle Tierkrankheiten usw.

zu sammeln. Weshalb sollen wir nicht die Molkereien revidieren

und bei ‘der sanitären Kontrolle beim Bau der privaten und

öffentlichen Schlachthäuser mitwirken? Ist ein Kreisarzt etwa

besser ddzu 'vorgebildet und geeignet? Ich glaube kaum.

Gerade beim Bau der Privatschlachthäuser habe ich sanitäre

Anordnungen gesehen, die bei jedem praktischen Fachmann ein

bedenkliches Kopfschütteln erzeugen müssen. — Eine Gesamt

einnahme von 6000‘M. müßte durch Gehalt, Dienstreisen usw.

zusammenkommen, denn soviel braucht heute‘ eine Familie bei

den teueren Lebensbedingungen, wenn Kinder da‘ sind, die doch

auch etwas lernen sollen. Notwendig wäre dringend für die

Tierärzte eine neue, den Zeitverhä.ltnissen Rechnung tragende

Taxe. ' " ' '

.Wenn alle Tierärzte. ob Departementstierarzt, Veterinär,

Schlachthof‘tierarzt„praktischen’l‘ierarzt oder Kreistierarzt, einig

‘daran arbeiteten, gegen Pfuscherei und Arzneihandel der

Apotheker usw. vorzugehen und zu beseitigen und die fünf

Klassen ‚der Tierärzte ‘sich nicht gegenseitig zum Teil be

kämpften, sondern einig sich gegenseitig in ihren gerechten

Wünschen unterstützten, so würde für alle Tierärzte eine neue

Zeit entstehen, in der sie zufrieden neben und miteinander zum

Wohle des Staates wirken könnten. Besonders jetzt, wo das

‘Streben der Apotheker darauf gerichtet ist, den Tierärzten das

Dispensierrecht zu rauben, tut Einigkeit not. Schlusse

möchte ich noch bemerken, daß ich mit meinen Ausführungen

niemanden, seien es Departemenstierärzte, Veterinäre, Schlacht

hof- oder Privattierärzte habe zu nahe treten wollen, ich

‘schließe daher meine Ausführungen mit den Worten Atting

hausens in Teil: „Seid einig, einig, einig!“

Zum

-Zur Frage der Desinfektions- und Stallrevisionen durch

die Kreistierärzte.

Erwiderung bezüglich Berichtigung.

Von Raebiger-Habelschwerdt.

Auf die Ausführungen des Herrn Kreistierarztes Schwintzer

in Nr. 22 der B. T. W. muß ich, um fernerer irrtümlicher Auf

fassung meines Aufsatzes in Nr. 17 vorzubeugen —— folgendes

berichtigen, bezüglich erwidern: Sch. schreibt, um die Not

wendigkeit der Abnahme der Desinfektion durch den beamteten

Tierarzt zu begründen, wörtlich: „Der Kreistierarzt wird sich

wohl ausnahmslos darauf verlassen können, daß der Besitzer

auch wirklich heißes Wasser, nicht kaltes nimmt usw.“ Meiner

Ansicht nach kommt es‘ bei Revisionen, wenn sie Zweck haben

sollen, nicht darauf an, worauf „ich mich verlassen kann“,

 

senden lediglich darauf, was ich sehe, — ich bin nicht Optimist

genug, auf einen „Verlaß“ hin eine Revision als vollkommen

und zweckentsprechend anzusehen, wenn ich so gutgläubig bin,

brauchte ich mich ja nicht erst an Ort und Stelle zu begeben.

Sch. führt ferner an: „schließlich aber -— und das ist sehr

wesentlich — kommt es noch darauf an, festzustellen, daß bei

der Desinfektionsabnahme keine kranken oder verdächtigen

Tiere mehr im Gehöft sind, und das ist eben nur der tier

ärztlichem niemals der ortspolizeilichen Kontrolle möglich“. Da

stimme ich Herrn Schwintzer vollkommen bei, deswegen eben

will ich an Stelle der Abnahme der Desinfektionen das Fest

stellen des Erlöschens der Seuche in jedem Falle durch den

Kreistierarzt gestellt wissen, —— denn das ist doch die Haupt

sache —- warum unter dem Deckmantel der Abnahme der Des

infektion das Feststellen des Erlöschens der Seuchen vorgenommen

wird, ist einfach spaßig!

Daß „durch die Ausübung der Desinfektionskontrolle die

Achtung vor der Veterinärpolizei und ihrer Organe geschmälert

werden sollte oder könnte“ — habe ich nie behauptet und auch

nie befürchtet —— nicht deswegen, weil wir die Desinfektions

kontrolle ausüben, sondern wie wir diese Kontrolle nach den

jetzt geltenden Verfügungen handhaben —— darüber schütteln

die aufgeklärten Landwirte von heute mit Recht die Köpfe, denn

das leuchtet uns selbst doch auch nicht ein, warum wir aus

gerechnet bei Schweineseuche und Schweinepest die Desinfektionen

abnehmen sollen, bei Milzbrand und Rotlauf aber nicht. Ganz

abgesehen davon, daß von einer Kontrolle der Desinfektion nur

die Rede sein kann, wenn der Kreistierarzt die Ausführung

derselben zu überwachen hat, denn überzeugen kann ich mich

nurvon einer. Desinfektion, diie‚zielngesehen-dntbe;alles andere

ist Halbheit.

Endlich darf man doch einer entschieden sehr mangelhaften

Institution nicht deswegen das Wort reden, weil durch die Be

seitigung dieser Einrichtung eventuell die Einnahmen der Kreis

tierärzte geschmälert werden. Die natürliche Folge des Fallen

lassens der Desinfektionskontrolle durch den Kreistierarzt muß

doch sein — das jedesmalige Feststellen des Erlöschens jeder

Seuche, vorausgesetzt, daß lebende Tiere seuchenverdächtig

waren. — Es gibt ja noch so vieles, das dringender Kontrolle

durch den Kreistierarzt bedarf k ich nenne hier nur: ständige

Kontrolle der Molkereicn, Kontrolle der Privatschlachthäuser!

Also wenn auch mal vorläufig eine Einnahmequelle versiegen

sollte, brauchen wir nicht kleinmütig in die Zukunft zu

schauen.

Es ließe sich ja auch darüber verhandeln, ob es zweck

mäßig wäre — anzustreben, die Überwachung derAusführung

der Desinfektion bei jeder Seuche durch den Kreistierarzt zur

Regel zu machen — in Österreich ist dieses z. B. der Fall —,

mir bleibt es aber ein Rätsel, wie sich dieses in praxi durch

führen lassen soll!

Erfreuliches aus dem Königreich Sachsen.

Der König von Sachsen ließ anläßlich seines Geburtstages

der Tierärztlichen Hochschule zu Dresden dadurch eine außer

gewöhnliche Auszeichnung zuteil werden, daß er ihr für den

jeweiligen Rektor eine goldene Amtskette verlieh. Im Auftrage

des Königs überreichte der Staatsminister Dr. Graf von Hohen

thal und Bergen in Begleitung des Ministerialdirektors Geheim

rat lllerz dem derzeitigen Rektor, Geheimen Medizinalrat Prof.
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Dr. Ellenberger, in Gegenwart des Doziantenkollegiums die

Kette unter höchst anerkennenden Worten für die Arbeit des

Rektors und für die Leistungen der Hochschule.

Die künstlerisch ausgeführte Kette wird durch das sächsische

Wappenschild geschlossen. Unterhalb dieses Schildes, durch je

einen umrahmten Äskulapstab mit dem betreffenden letzten

Kettenglied verbunden, befindet sich ein schweres über fiinfmark

stückgroßes goldenes Medaillen mit dem Reliefbild des Königs

von Sachsen. ‘

Aus gleichem Anlaß wurden die beamteten Tierärzte

Sachsens durch eine bedeutende Rangerhöhung geehrt und erfreut.

Mit Genehmigung des Königs ist den beamteten Tierärzten

Sachsens der Hofrang und zwar dem Landestierarzt in Klasse IV

Gruppe 14, den Veterinärräten in Klasse IV Gruppe 18 und

den Bezirkstierärzten in Klasse IV Gruppe 24 der Hofrang

ordnung verliehen werden. Gleichzeitig wurde der Veterinärrats-’

titel erstmalig und zwar an die sieben ältesten Be'zirkstierärzte

verliehen. (Siehe Personalnotizen.)

Zur besseren Beurteilung sei erwähnt, daß die sächsische

Hofrangordnnng fünf Rangklassen unterscheidet. Der Landes—

tierarzt steht in gleichem Bange mit den ordentlichen Hochschul

professoren (technische, tierärztliche Hochschule, Berg- und

Forstakademie). Die Veterinärräte rangieren beispielsweise mit

den Amtsrichtern, Bezirksärzten, Seminardirektoren, Professoren

höherer Unterrichtsanstalten, Hauptleuten, Rittmeistern. Die

Bezirkstierärzte rangieren in der Gruppe der Archivriite und

des Direktionsrates der Hoftheater. Sie sind ranglich vor die

Titular Hof-, Kommerzien-, Sanitäts- und Ökonomierttte gestellt,

denn diese gehören in die Gruppe 3 der V. Klasse, insofern

diesen Rät‘€n“'niitht"ausdrücklich" derimlvwliofrang‚ verliehen ~

werden ist.

Durch das Ministerium des Innern ist die Rangerhöhung

der beamteten Tierärzte in den Amtsblättern des Königreiches

Sachsen bekannt gegeben worden.

Anmerkung.

Das sächsische Veterinärwesen hat sich seit jeher in allen

seinen Teilen einer regen und wohlwollenden Fürsorge der Staats

regierung erfreut, die sich auch in den oben mitgeteilten reichen

Gnadenbeweisen wiederum auspriigt. Für die Tiera'trztliche Hoch

schule ist, abgesehen von ‘den persönlichen Auszeichnungen, die

Verleihung der Amtskette an den Rektor, die als eine Dekoration

der ganzen Hochschule aufzufassen ist, ganz besonders erfreulich.

Den größten sachlichen Wert hat natürlich die Regelung des Ranges

der Bezirkstierllrzte und die Verleihung des Charakters als

Veterinärrat mit entsprechender Rangerhöhung an die sieben Dienst

altesten. Diese Rangverleihung schließt sich der bereits früher

vollzogenen Gehaltsregulierung würdig an.

In der Beamtenhierarchie hat jeder Staat sein eignes Wesen;

Vergleiche mit anderen Staaten erfordern daher eine besondere

Sorgfalt, wenn sie nicht zu schiefen Auffassungen fuhren sollen.

Diese Vergleiche sind vielleicht überhaupt müßig, da es ja lediglich

darauf ankommt, wie eine Beamtenkategorie innerhalb der heimat

liehen Beamtenorganisation mit ihrer Rangstellung zufrieden sein

kann. Da nun aber einmal solche Vergleiche nahe liegen, so soll

hier auf folgendes hingewiesen werden: _ -

Das Gros der höheren Staatsbeamten befindet sich in Preußen

in der vierten und fünften Klasse, wobei in der Armee der ersteren

der Major, der letzteren der Hauptmann entspricht. In Sachsen

sind diese beiden Klassen zu einer, zur vierten, zusammengefaßt,

was auch dadurch zum Ausdruck kommt, daß sowohl der Major

als der Hauptmann in Sachsen in der vierten Klasse rangieren.

(In Sachsen existiert zwar auch eine fünfte Klasse, der jedoch

überhaupt keine Beamten, sondern nur Titularräte, wie Hof-,

Kommerzien-, Sanitäts— und Ökonomieriite angehören, während in

 
Preußen diese Titularräte größtenteils erheblich besser gestellt sind.)

Die mithin der preußischen vierten und fünften entsprechende

sächsische vierte Klasse der Hofrangordnung ist eben ihres größeren

Umfanges wegen in eine Anzahl von Gruppen geteilt. Zur ersten

Gruppe gehören beispielsweise die Amtshauptleute (Landräte in

Preußen); zur Gruppe 14 gehören die ordentlichen Professoren der

Hochschulen (Technische und Tierärztliche Hochschule, Berg- und

Forstakademie), sowie der Landestierarzt von Sachsen. (Die

Universitätsprofessoren rangieren etwas höher.) Diejenigen Bezirks

tieriirzte, denen der Titel Veterinärrat verliehen worden ist, gehören

zur Gruppe 18 und die übrigen Bezirkstierärzte zur Gruppe 24.

Zur Gruppe 18 gehören außerdem die Amtsrichter, Bezirksltrzte,

Gymnasialprofessoren, Bauinspektoren, Oberförster, Hauptleute und

Rittmeister. Alle diese in der Gruppe 18 vereinigten Beamten

klassen bilden in Preußen die 5. Rangklasse, welche dem Haupt

maunsrang der Armee entspricht. Diese Tatsache läßt also er

kennen, daß die mit dem Charakter als Veterinärrat versehenen

Bezirkstierärzte in Sachsen einen Rang haben, der genau der

preußischen 5. Klasse entspricht; die Rangstellung der sächsischen

Bezirkstierärzte und der preußischen Kreistierltrzte, soweit beide

den Titel Veterinärrat besitzen, ist mithin vollkommen gleich.

Diejenigen Bezirkstierärzte, welche den Titel nicht haben, stehen

ebenso wie die preußischen Kreistierll.rzte hinter dieser Klasse;

ihre Stellung ist nur insofern um eine Nuance besser als in Preußen,

weil der äußerliche Unterschied zwischen den zahlreichen in der

sächsischen 4. Klasse zusammengefaßten Beamten geringer ist als

in Preußen zwischen den verschiedenen Klassen, indem z. B. alle

zur 4. sächsischen Klasse gehörigen Beamten die gleiche Uniform

haben. ~ '

Die zur sächsischen 4. Klasse gehörigen Beamten sind auch

alle hofflthig, d. h. sie haben das Recht, sich bei Hofe vorstellen

zu lassen, und werden hier gelegentlich eingeladen. In dieser Be

ziehung ist ein Vergleich mit Preußen nicht tunlich, weil die sehr

viel größere Zahl der preußischen Beamten und Offiziere eine weit

engere Begrenzung jenes Hofzirkels erfordert; in Preußen beginnt

diese „Hoffähigdreifl'ierst mit„der. 2i diesmtenlxlassm(:Gehehnh0ber

regierungsräte bzw. Regierungspräsidenten) und in der Armee mit

dem Regimentskommandeur.

Soviel zur Sicherung eines korrekten Vergleiehs. Im übrigen

werden die sächsischen Kollegen sich ihrer neuen Stellung mit

Recht freuen und können zu derselben von allen deutschen Tier

ärzten begltlckwiinscht werden. Scbmaltz.

Dle Abänderung der Hul’besohlnnprllfunn In der Armee.

In der Nr. 20 der B. T. W. hat Herr Veterinärrat Peters

einen Erlaß des Herrn Kriegsministers mitgeteilt, der in der

letzten Nummer der militärischen Zeitschrift für Veterinärkunde

noch nicht enthalten war. Dieser Erlaß darf als ein erfreuliches

Ereignis bezeichnet werden und bildet eine Genugtuung für

diejenigen, welche sich vor einer ehrlichen Kritik der bestehenden

Zustände in dieser Beziehung nicht gescheut haben. Das

Kriegsministerium erkennt durch diesen Erlaß offenbar an, daß

die Hufbeschlagpriifung in der bisherigen Weie von den

Veterinären des Beurlaubtenstandes nicht gefordert werden kann.

Es bestand zweifellos die Gefahr, beim Beharren auf dem alten

Wege die für die Armee nötigen tierärztlichen Hilfskräfte nicht

nur nicht zu steigern, sondern zu vermindern. Aus dein Erlaß

ergibt sich zugleich die dankenswerte Bereitwilligkeit, auf die

Prüfung ganz zu verzichten, sofern in der Ausbildung der

Ziviltierärzte an den Tierärztlichen Hochschulen im Hufbeschlag

wesen gewisse Verbesserungen vorgenommen werden. Die für

die Entscheidung der letzteren Frage maßgebenden Instanzen

werden sicherlich dem Entgegenkommen des Kriegsministeriums

auch durch Bereitwilligkeit ihrerseits entsprechen. Man wird

auch in den Kreisen der Ziviltierärzte die»Ausbildung im Huf

beschlag um so vorurteilsfreier betrachten, je mehr von diesem das
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Odium genommen wird, das ihm durch gewisse unbeliebte

militärische Gepflogenheiten angeheftet wurde. Die nun wohl

bald bevorstehende Umarbeitung der Priifungsordnung für Tier

ärzte wird die Gelegenheit geben, die Prüfung und damit den

Unterricht im Hnfbeschlagwesen zu heben und so die Bedingung

zu erfüllen, auf grund deren das völlige Verschwinden der Huf

beschlagprüfung für die Veterinäre des Beurlaubtenstandes aller

Grade in dem Erlaß des Herrn Kriegsministers in Aussicht

gestellt ist. Schmaltz.

Repräsentatives von der Tierärztlichen Hochschule in Berlin.

Am 11. Mai fand, in dieser Form zum ersten Male, das

Rektoratsessen der Tierärztlichen Hochschule statt, wie es an

der Landwirtschaftlichen Hochschule für jede Rektoratsperiode

seit langem üblich ist. An der Festtafel im Kaiserhof zu Berlin

vereinten sich 45 Teilnehmer. Erschienen waren die Herren

Unterstaatssekretär v. Conrad‚ lllinisterialdirektor Küster, Ge

heimer Oberregierungsrat Schröter und Veterinärrat N ever

mann von dem Ministerium für Landwirtschaft, sowie Frhr.

v. Tzschammer vom Finanzministerium; der Inspekteur des

Militärveterinärwesens Oberstleutnant Dreher mit den drei In

spizienten der Militärveterinttrakademie; die Leiter der beiden

anderen dem Landwirtschaftsministerium unterstellten branden

burgischen Hochschulen: Geheimrat Zuntz als Rektor der

Landwirtschaftlichen Hochschule und Oberforstmeister Möller

als Direktor der Forstakademie zu Eberswalde; von der Univer

sität Geheimrat Waldeyer, Geheimrat und Generalarzt Prof.

chir. Franz König; die Professoren der Tierärztlichen Hoch

schule sowie die hier nebenamtlich dozierenden Professoren der

Laudwirtschaftlichen_ Hochschule ;‚ r''d'ieu‚\""t)l'si‘t'zenden des Vereine
der beamteten Tierärzte, der SchlachthoftierltrzttiIiiriduder.Privat1

tierä.rzte, des Brandenburger Vereins und der Berliner Tierärzt

lichen Gesellschaft; Vertreter der Assistenten sowie der Studenten

schaft und eine Anzahl persönlicher Freunde des Rektors. Auf

die Begriißungsansprache des letzteren erwiderte Unterstaats

sekretär v. Conrad mit einer längeren Rede, in welcher er

unter anderm der Befriedigung über den auch durch dieses Fest

gekennzeichneten Entwicklungsgang der Tierärztlichen Hoch

schule Ausdruck gab.

Bei der zu Ehren der englischen Journalisten vom Reichs

kanzler und der Frau Fürstin v. Bülow veranstalteten Fest

lichkeit befand sich unter den Eingeladenen auch der Rektor der

Tierärztlichen Hochschule zu Berlin.

München.

Professor Kitt, der aus seinem Hauptamt als Professor der

pathologischen Anatomie an der Tieritrztlichen Hochschule aus

geschieden ist, hehält seine schon früher ausgeübte nebenamtliche

Dozententätigkeit an der landwirtschaftlichen Abteilung der Tech

nischen Hochschule bei.

Für die durch Kitts Ausscheiden erledigte Lchrkanzel hat

Professor Dr. Joest in Dresden einen Ruf erhalten, denselben

jedoch abgelehnt.

XIV. Internationaler Kongreil fllr Hygiene und Demographie.

Der Norddeutsche Lloyd und die Hamburg—Amerika-Linie haben

in dankenswerter Weise auf einzelnen Schiifslinien Fahrpreis

ermäßigungen für die Kongreßteilnehmer in Aussicht gestellt. Das

Berliner Burcau der Hamburg-Amerika-Linie hat außerdem die Be—

schafiung von Wohnungen für die Teilnehmer übernommen. Ein

ausführlicher Prospekt hierllbcr, sowie über die Reisevcrgilnstigungen

und die bequemsten Reiseverbindungen wird demnächst zur Aus

 

gabe gelangen und ist durch das Burean des Kongreses, Berlin W. 9,

Eichhornstraße 9, zu beziehen.

Für den Kongreß hat sich in Berlin ein Damenkomitee ge

bildet, dessen Ehrenvorsitz die Fürstin von Bülow, die Gräfin

von Posadowsky-Wehner. Frau von Studt und Frau Ober

bürgermeister Kirschner übernommen haben. Das Damenkomitee

hat sich zur Aufgabe gestellt, den zahlreich aus dem In- und Ans

lande zum Kongresse zu erwartenden Damen Unterhaltung und

Anregung zu bieten, gemeinsame Besichtigungen von Wohlfahrts

einrichtungen, Kunstsammlungen und sonstigen Sehenswürdigkeiten

Berlins mit ihnen auszuführen, während die Herren durch die

wissenschaftlichen Arbeiten des Kongresses in Anspruch genommen

sind. Als Geschäftsführer wird Geheimer Regierungsrat. Dr. Eile

berger, der Vorsitzende des Ortskomitees des Kongresses, tätig sein.

25 jährige Semesterfeier der ehemaligen Studierenden der Tlerärztllchen

Hochschule Berlin I878, 82 bis I907.

Ein schönes Bild fester Zusammengehörigkeit und guter

Kameradschaft bildete die Vereinigung der Zivil- und Militärkollegen,

welche im Jahre 1878 das Studium der Tierheilkunde ‘begannen

und 1882 beendigt hatten. Von allen Teilen des deutschen Vater

landes waren die Kollegen, zum Teil mit: ihren Damen und Familien,

nach Berlin gekommen, um alte Erinnerungen aufzufrischen, alte

Freundschaften neu zu beleben und durch das Schicksal abge

brochene Beziehungen wieder aufzunehmen. Aber auch die jüngere

Generation sollte die schöne harmonische Feier zur Nacheifernng,

zu treuer Kollegialität und Zusammenhalten in jeder Lebenslage

anspornen.

Von etwa 60 Studierenden, die 1882 die Hochschule verließen,

leben z. Z. noch 40. Von diesen schlossen sich 4 von der Feier

aus, während 10 an der Teilnahme im letzten Augenblick ver

hindert wurden.

Rilhrend und erfreulich waren die Szenen, welche sich am

Abend des 21. Mai in einem besonderen Zimmer des Restaurants

„Zum Spatenbriiu" abspielten, als sich viele Kollegen nach

21'rjithriger-Trenmngszeit zum- Bl‘Btß‘lkllßhfifldefiilhem—J'z8lgß sich

an diesem Begrüßungsabend bereits, daß die alte Zusammengehörig

keit nicht verloren gegangen war, so lieferte das am Mittwoch, den

22. Mai, im Haus „Gesellschaft der Freunde“, Potsdamerstraße 9,

veranstaltete Festmahl zu 60 Gedecken den Beweis, daß auch

während der verflossenen 25 Jahre die alten treuen Gefühle gegen

jeden der ehemaligen Semesterkollegen fortbestanden. Mit dem

Glück des Wiedersehens vermischte sich die Freude über den ge

deihlichen Ausbau unserer Wissenschaft und die schöne Fort

entwicklung des Zivil- und Militär-Veterinärwesens. Nach Worten

der Begrüßung wurde das von Oberstabsveterinür Ludewig aus

gebrachte Kaiserhoch mit flammender Begeisterung aufgenommen.

Sodann hielt Korpsstabsveterinär Koenig die Festrede; während

Oberstabsveterinitr Straube in launigen Worten der Damen ge

dachte. Manch schönes Wort und fröhlicher Gesang würzten das

vortreffliche Mahl, nach dessen Beendigung ein fröhlicher Tanz die

Festteilnehmer bis in die. frühe Morgenstunde zusammenhielt. Ein

gemeinschaftlicher Ausflug am Donnerstag, den 23. Mai, nachmittags,

nach Wansee, Pfaueninsel, Moorlake und Potsdam beendete die

schöne Feier, welche alle Festteilnehmer auf‘ das beste befriedigt

hat. Der Dank für das Arrangement wurde den Berliner Kollegen

Hirschel, Kallmann, Ludewig und Straube durch Korps

stabsveteriniir Koenig in trefflichen Worten ‚zum Ausdruck ge

bracht. Mit dem Wunsche eines frohen gesunden Wiedersehens

und dem Bewnßtsein, ein herrliches Fest verlebt zu haben, reisten

die einzelnen Kollegen wieder in die Heimat zurück. Möchte ein

gütiges Geschick den Festteiluehmern auch die 50 jährige Feier

in gleicher Frische und Rüstigkeit ermöglichen! Ludewi g.

Ein Tierarzt im österreichischen Reichsrat.

Der tschechische Tierarzt Herr Vaclav Kotlar ist gegen einen

Sozialdemokraten mit 2000 Stimmen Mehrheit zum Beichsrats

abgeordneten für die Landgemeinden Melnik und Jungbunzlau in

Böhmen gewählt werden.
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Staatsveterinärwesen.

Redigiert von Freude.

'l‘iersenchen in Deutschland 1905.

Nach dem Jahresbericht des Kaiserlichen Gesundheitsamtes.

(Verlag von Julius Springer—Berlin.)

Der Rotlauf der Schweine.

Der Schweinerotlauf ist im Berichtsjahre im Vergleich zu

dem Vorjahre etwas zurückgegangen. Es waren 33 503 Ge

höfte betroffen, 7 Proz. weniger wie 1904. Es erkrankten

52 961 Schweine, von denen 76,9 Proz. verendeten bzw. getötet

wurden. Es waren 10 Proz. weniger Verluste zu verzeichnen

wie 1904. Die meisten Erkrankungen, 27 135, fielen wieder in das

dritte, die wenigsten 3991 in das erste Vierteljahr. Räumlich

am stärksten war der Rotlauf verbreitet in den Regierungs

bezirken: Posen (1110 Gemeinden und 2408 Gehöften), Königs

berg (1032 und 1872), Bromberg (1025‘ und 1962), Oppeln

(873 und 2055), Allenstein (751 und 1576) und Marienwerder

(747 und 1299), sowie in den Kreisen Ortelsburg (140 und 321),

Wirsitz (129 und 254), Heilsberg (123 und 307), Fischhausen

(119 und 168), Johannisburg (113 und 234). Die höchsten

Erkrankungszifi‘ern wurden gemeldet aus den Regierungs

bezirken Posen (3578), Bromberg (3094), Königsberg (2887),

Allenstein (2664), Oppeln (2494) und Marienwerder (2394),

sowie aus den Kreisen Ortelsburg (610), Berlin (609), Heile

berg (458), Johannisburg (437), Kolmar (411), Wirsitz (372),

Mogilno (357) und Osterode, 0stpr. (345). Der Rotlauf war

also hauptsächlich wieder im Osten stark verbreitet.

Aus einer dem Bericht beigegebenen Kurve über die Ver

breitung des Rotlaufs in den Jahren 1899 bis 1905 ist ersichtlich,

daß‘ die"Seuch'e"regeimaßig 'geschwankt hat, stärkste-Ver

breitung hatte sie stets im dritten, ihre schwächste im ersten

Vierteljahre jeden Jahres gehabt. Ihren Höhepunkt erreichte

die Seuche im dritten Vierteljahr 1903. In demselben sind

24,38 Erkrankungen auf je 10000 der vorhandenen auf den

jährlichen Durchschnitt verrechneten Schweine gemeldet worden.

Die schwächste Verbreitung hatte der Rotlauf im Jahre 1901,

auf das dritte Vierteljahr dieses Jahres entfielen nur 9,44 Er

hankungen, auf das ganze Jahr 20,70. Bemerkenswert ist,

daß die absolute Zahl der Erkrankungen im Jahre 1905 um

15,7 Proz. höher war, wie 1899, die absolute Zahl der Todes

fälle jedoch um 2,2 Proz. geringer. Wenn man die Zahl der

Rotlauffälle mit der Zahl der in den einzelnen Jahren vorhanden

gewesenen Schweine vergleicht, so berechnet sich die Zunahme

der Schweine in den letzten sieben Jahren auf 32,5 Proz., die

der Rotlanfl‘älle nur auf 15,7 Proz. Auf je 10000 Schweine

kommen demnach 1899 29,32, 1905 nur 27,55 Erkrankungen.

Im Auslande war der Rotlauf besonders stark verbreitet, in

Österreich, Ende Juli 240 Orte und 815 Gehöfte, Ungarn, Mitte

Juli 663 Orte und 2052 Gehöfte, im europäischen Rußland

1544 Gemeinden und 23 539 Erkrankungen.

Einschleppungen des Rotlaufs aus dem Auslande fanden

nur in einem Fall statt, und zwar aus Luxemburg in den Stadt

kreis Trier.

Aus einem in einen anderen Bundesstaat wurde der Rotlauf

nachweislich verschleppt, 54 mal aus Preußen nach Sachsen‚

aus Baden einmal nach Elsaß-Lothringen, aus Hessen dreimal

nach Sachsen-Koburg-Gotha, aus Mecklenburg dreimal nach

Sachsen‚ ebendahin je einmal aus Sachsen-Weimar, Reuß j. L.

und Hamburg, aus Reuß ä. L. einmal nach Reuß j. L. Ferner ‚

 
ist der Rotlauf durch den Handelsverkehr durch bereits er

krankte oder infizierte Schweine verschleppt worden in Preußen

170 mal, in Bayern 330 mal, in Sachsen 101 mal, ferner in ver

einzelten Fällen in Württemberg, Baden, Hessen, Oldenburg,

Braunschweig, Sachsen-Koburg-Gotha, Anhalt und Sachsen

Weimar.

Durch Abgabe frischen Fleisches eines rotlaufkranken

Schweines verbreitete sich der Rotlauf in einem Falle im Kreise

Angermünde. Im Kreise Kolmar wurden die Eingeweide eines

rotlaufkranken Schweines durch Hunde verschleppt und gesunde

Schweine hiermit infiziert. Über Verbreitung des Rotlaufs durch

nicht ordnungsmäßige Desinfektion der in schlechtem baulichen

Zustand befindlichen Ställe wird aus der Stadt Pr. Eylau be

richtet. Durch mangelhafte oder unterlassene Ausführung der

Desinfektion sind viele Seuchenausbrüche verursacht werden.

Verschiedentlich war hiermit Unterlassung der Anzeige ver

bunden. Bemerkenswert ist folgender Fall aus dem Kreise

Frankenstein i. Schles. Ein Stall sollte nicht mehr als Schweine

stall benutzt werden, weshalb die wegen vorangegangener Rot

lauffälle angeordnete Desinfektion nur mangelhaft ausgeführt

wurde. Als später dieser Stall einem Arbeiter überwiesen wurde

und dieser wieder Schweine einstellte, erkrankten diese an Rot

lauf. Übertragungen des Rotlaufs trotz vorschriftsmäßiger Des

infektion der Ställe sind aus Sachsen-Altenburg und Elsaß

Lothringen gemeldet werden.

Auf Märkten wurde Rotlauf ermittelt 33 mal in Preußen,

65 mal in Bayern, davon allein 46 mal in der Stadt Nürnberg, 3 mal

in Sachsen‚ je 1mal in Württemberg, Hessen und Sachsen

Altenburg, 2 mal in Oldenburg, 17 mal in Hamburg und mehrere

Male in Mecklenburg—Schwerin; in sehr zahlreichen Fällei1 in

Schlachthäusern und bei der Fleischbeschau; in Abdeckereien

223 mal, davon allein in 130 Fällen im Kreise Kassel Land in

Preußen, 6mal in Bayern, 3mal in Baden, 6 mal in Mecklen

burg-Strelitz, je 1mal in Sachsen-Koburg-Gotha und Anhalt,

3mal in Hamburg und mehrere Male in Sachsen-Meiningen.

Auf offener Straße wurden in Niederbayern 3 Fälle ermittelt

und 1 Fall in Württemberg bei einer polizeilich angeordneten

Untersuchung aller durch die Seuche gefährdeten Tiere. Die

über die Inkubationszeiten gemachten Beobachtungen schwanken

zwischen zwei und fünf Tagen.

Über Rotlaufschutzimpfungen ist aus Württemberg berichtet

werden. Hier wurden in 499 Gemeinden 32 297 Schweine ge

impft, davon 45 mit Heildosis. Hiernach kam nur ein Fall von

Impfrotlauf vor, vier Tage nach der Einspritzung von Kultur I.

Sechs Erkrankungen sind möglicherweise auf die Impfung zu

rückzuführen. Ein Schwein erkrankte infolge vermeidbarer

Nebenumstände (Treiben bei feuchter Witterung) und wurde

notgeschlachtet. 21 Todesfälle und 5 Notschlachtungen sind

als zufällige Vorkommnisse anzusehen. Rotlauf lag bei keinem

dieser Tiere vor. ‘

Übertragungen des Rotlaufs von geimpften auf nicht ge

impfte Schweine sind nicht bekannt geworden. Zwei Schweine

verendeten 61/2—8 Wochen nach der Impfung an Rotlauf. In

Anhalt sind 3039 Schweine ohne nachteilige Folgen geimpft

werden.

Übertragungen des Rotlaufs auf den Menschen fanden statt

bei einem Schlächter im Kreise Niederbarnim. Hier trat

Heilung der Hautentzündung erst nach sechs Wochen ein. Bei

einem Kreistierarzt in Münster, dieser hatte sich beim Impfen



462 BERLINER TIERÄRZTLICFIE WOCHENSCHRIFT. N0. 23.
 

durch Stechen mit der Impfnadel infiziert. Die Erkrankung er

folgte schon zwölf Stunden danach, dieselbe heilte nur ‚sehr

langsam ab.

Über gleichzeitiges Vorkommen von Rotlauf und Backstein

blattern wird mehrfach‘ berichtet. Im Kreise Bernburg wurde

beobachtet, daß die Backsteinblattern in die schwerere Form, den

Rotlauf, iibergingen. Hier wurde auch nekrotisches Absterben

der Quaddeln, sowie der Ohrmuscheln und des Schwanzes gesehen.

In Hessen wurden für 213 aus Anlaß des Rotlaufs auf

polizeiliche Anordnung getötete oder nach Anordnung der Tötung

gefallene Schweine 9214.42 M. gezahlt, gegen 12 375.91 II. für

281 Schweine im Vorjahre.

Dle Schweineseuche.

Diese Seuche war in allen Bundesstaaten, ausgenommen in

Schaumburg-Lippe, aufgetreten. Sie hat gegenüber dem Vor

jahre nicht unerheblich zugenommen. Es waren 10263 Gemeinden

und 20261 Gehöfte betroffen, dies sind 14,7 Proz. bzw. 17 Proz.

mehr wie 1904. Erkrankt sind 100862 Schweine (gegen 89890

in 1904), hiervon sind gefallen oder getötet 75520 (64882) = 72,9

(72,2) Proz. der erkrankten Tiere. Die meisten Erkrankungen

ereigneten sich im zweiten Vierteljahr, die wenigsten im dritten.

Zahlenmäßigc Angaben über den Verlauf und die Verbreitung

der Schweineseuche im Jahre 1905 sind bereits im vorigen

Jahrgang (S. 596) gemacht worden. Aus einer, dem Jahres

bericht beigegebenen Kurve, ersehen wir, daß die Schweineseuche

von 1899 an ständig zugenommen hat. Den höchsten Stand

erreicht sie jeweilig immer im zweiten Vierteljahr, den niedrigsten

im dritten.

Während im Jahre 1899 von je ‘10000‘Scl'iweinen des Gesamt

bestandes 7,76 erkrankten, betrug diese Verhältniszahl im Jahre

1905 schon 52,45. Die Zahl der Erkrankungsfälle hat demnach

in den letzten sieben Jahren um 729,7 Proz. zugenommen,

während die Zahl der vorhandenen Schweine nur um 32,5 Proz.

gestiegen ist.

Im Auslande herrschte die Schweineseuche stark in Öster

reich, die stärkste Verseuchung 152 Orte und 366 Höfe traf

hier Mitte Juli; Ungarn, hier waren Mitte August 1382 Orte

betroffen; Rußland, insgesamt 919 Gemeinden und 17376 Er

krankungen, Bosnien und Herzegowina 1509 Erkrankungsfälle,

Großbritannien 817 Ausbrüche und 3876 Erkrankungen. In den

übrigen Ländern trat die Seuche weniger in die Erscheinung.

In Italien, den Niederlanden und der Schweiz wird eine besondere

Statistik über Schweineseuche nicht geführt.

Einschleppungeu der Schweineseuche aus dem Auslande

fanden statt in zwei Fällen aus Belgien nach Württemberg, aus

Luxemburg in je einem Falle in den Landkreis Trier und nach

Elsaß-Lothringen, vermutlich in zwei Fällen nach Württemberg

und wiederholt in den Reg-Bez. Koblenz.

Im Inlande haben sehr zahlreiche Seuchenverschleppungen

innerhalb der einzelnen Bundesstaaten stattgefunden, aus Preußen

allein 44 mal nach Sachsen, ferner mehrere Male nach Sachsen

Meiningen, Sachstin-Koburg-Gotha, Anhalt und Elsaß-Lothriugen,

nach Preußen ist die Seuche aus verschiedenen Bundesstaaten

in nachweislich 56 Fällen eingeschleppt worden.

Innerhalb der Bundesstaaten wurde die Schweineseuche

sehr vielfach durch den Handelsverkehr mit Schweinen ver

breitet. Nichterfüllung der Anzeigepflicht hatte zweimal in

 

Lothringen zur Verbreitung der Seuche beigetragen und eine

Massenerkrankung zur Folge gehabt.

Im Kreise Pr.-Holland‚ Ostpr., soll die Seuche dadurch eine

allgemeine Ausbreitung erlangt haben, daß die Ortspolizeibehörde

mit Anordnung von Sperrmaßregeln zögerte. In Oldenburg fand

in zwei Fällen eine Verschleppung der Seuche durch unerlaubten

Verkauf von Schweinen aus einem gesperrten Gehöft statt.

Durch Abfahren von Dünger aus dem Stall eines verseucht

gewesenen Gehöftes durch Gespanne eines Nachbargehöftes,

wurde die Schweineseuche einmal im Kreise Danziger Niederung

verschleppt. In demselben Kreise wurde auch eine Seuchen—

verschlrppnng durch Bezug der Magermilch aus einer Molkerei,

in welche auch der Besitzer eines verseuchten Gehöftes lieferte,

veranlaßt. Durch infizierte Futterstoffe aus einer Käserei wurde

angeblich die Seuche einmal im Reg-Bez. Magdeburg ver

schleppt. l\'icht rechtzeitiges Erkennen der Seuche und ver

spätetes seuchenpolizeiliches Eingreifen hat in Bayern wieder

holt die Seuche weiter verbreitet. Über Auftreten der Schweine

seuche nach der Rotlaufschutzimpfung ist in einem Falle aus

SachsemKobnrg-Gutha berichtet worden. Infolge Unterlasseus

der Desinfektion von Schweinebuchten wurde in einem Gehöft

im Kreis Danziger Niederung nach einigen Jahren ein Neuaus

bruch der Schweineseuche veranlaßt.

Ähnliches wird aus den Regierungsbezirken Kösliu und

Wiesbaden berichtet. Ungenügende Abhobelung stark zerfaserter

Holzwände war der Anlaß zu einem Wiederausbruch der Seuche

im Landkreise München. Im Regierungsbezirk Schwaben ist

wahrscheinlich einmal die Schweineseuche durch ungereinigte

Trausportkisten verbreitet worden.

Mangelhafte‘ Ausführung‘ der Desinfektioh‘i8t ‘au’cli"‘no’cli"in

verschiedenen anderen Fällen die Veranlassung zu Mehrerkrau

kungen an Schweineseuche erwiesen.

Die Ermittlung der Schweineseuche fand statt auf Märkten

in 135 Fällen in Preußen, davon 10mal auf dem lllagerviehhof

Friedrichsfelde, in einzelnen Fällen in Bayern, Sachsen, Mecklen

burg-Schwerin, Oldenburg, Braunschweig, Lippe und in 96 Fällen

in Hamburg; bei öffentlichen Auktionen wurde die Seuche zwei

mal im Regierungsbezirk Schleswig und viermal in Oldenburg

festgestellt. Die Ermittlung der Schweineseuche erfolgte sodann

in sehr zahlreichen Fällen in öffentlichen Schlachthäusern und

bei Vornahme der Fleischbeschau; auf offener Straße einmal

im Regierungsbezirk Aachen, wo der Besitzer die kranken

Schweine an seinem Hause auf der Straße umherlaufeu ließ.

In Abdeckereien wurde die Seuche festgestellt 186mal in

Preußen, davon allein 48- und 75mal in den Kreisen Bütow und

Kassel Land, viermal in Bayern, einmal in Baden, dreimal in

Mecklenburg-Strelitz und 28mal in Hamburg. Durch polizeilich

angeordnete Untersuchung aller durch die Seuche gefährdeter

Tiere am Seuchenort oder in dessen Umgegend wurden 13 mal

in Preußen, l4mal in Bayern und in 15 Beständen einer Ort

schaft in Baden Schweiueseucheausbrüche konstatiert. Bei der

Untersuchung verkaufter Schweine auf Grund der Kontrollbücher

der Händler wurde im Regierungsbezirk Stettin 16 mal Schweine

seuche ermittelt.

Über Inkubationszeiten liegen zahlreiche‘ Angaben vor, die

selben schwanken zwischen 6 und 21 Tagen.

Über Impfungen mit polyvaleutem Serum ist nur aus Anhalt

berichtet worden, dieselben sollen hier allgemein guten Erfolg

gehabt haben.
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Über Seuchenverlauf ist nur in einem Falle aus Anhalt be

richtet worden. Hier gingen in einem Bestande von 149 Tieren

55 junge Tiere ein. Die älteren Sauen, die gesund erschienen,

wurden jeweilig vor dem Werfen mit Kreolinwasser abgewaschen,

in den Rinderstall eingestellt und besonders gepflegt und ge

füttert. Die Aufzucht, die außerdem bald nach der Geburt

schutzgeimpt't wurde, blieb nunmehr von der Seuche verschont.

Abdeckerelwesen.

Bei der zweiten Beratung des Etats des Reichs-Gesundheits

amtes im Reichstag brachte der Abgeordnete Fischbeck die

Frage der Regelung des Abdeckereiwesens zur Sprache. Derselbe

wies darauf hin, daß die bestehenden Vorschriften in Preußen

seit 30 Jahren bestehen und vollständig veraltet seien, sowohl

in der Beurteilung der Verwertbarkeit der Stoffe wie in bezug

auf ihre technische Verarbeitung.

Es herrsche auch darüber Unsicherheit, welche Tiere dem

Abdecker zu überliefern seien, die Gerichtsentscheidungen wider

sprächen sich. Die Landwirtschaftskammer glaube, daß eine

Pflicht zur Ablieferung der Kadaver nicht bestehe. Dies wider

spreche jedoch den Bestimmungen des Viehseuchengesetzes, da

im Interesse des deutschen Viehbestandes gerade auch den Ab—

deckern die Anzeigepflicht auferlegt worden sei. Wenn die

Landwirtschaftskammer in einem Zirkular zum Ausdruck bringe,

daß über diejenigen, welche die Kadaver nicht abliefern, höchstens

nur eine geringfügige Strafe verhängt werden könne, so sei diese

Aufforderung zu einer Gesetzesübertretung durch eine quasi

amtliche Behörde doch sehr merkwürdig. Die Gesetzgebung

auf diesem Gebiete müsse sachgemäß geändert werden, die

Städte hätten hieran„ein erhebliches. sauitäres Interesse...

Herr Geh. Oberregierungsrat Dr. Kautz erwiderte hierauf

folgendes:

„Auf keinem Gebiete ist eine solche Buntscheckigkeit vor

handen wie auf dem Gebiete des Abdeckereiwesens. In der

Polemik gegen die preußischen Landvirirtschaftskammern kann

ich dem Vorredner nicht folgen; sie gehört in den preußischen

Landtag. Ich möchte aber diese Gelegenheit nicht unbenutzt

lassen, um der Märkischen Landwirtschaftskammer meine un

begrenzte Hochachtung fiir ihre Versuche zur Regelung der Ab

deckereifrage auszusprechen. Wenn sich die Frage nicht hat lösen

lassen, so liegt die Schuld nicht an ihr. Die Reichsregierung

beschäftigt sich schon lange eingehend mit dieser Frage. Schon

1880 wurde von der Viehscuchenkommission eine Resolution

eingebracht wegen Vorlegung eines Abdeckereigesetzes. Der

Deutsche Landwirtschaftsrat hat sich dann der Sache mit Wärme

angenommen, zuletzt im Jahre 1899. Seinen Beschlüssen ist

zwar Folge gegeben, aber nicht mit dem Resultate, das

der Vorredner anstrebt. Auf keinem Gebiete ist eine so außer

ordentliche Verschiedenartigkeit der gesetztlichen Vorschriften

vorhanden und es blieb nichts übrig, als die-Meinung der

Bundesstaaten, vor allem Preußens zu eruieren. Das ist geschehen

und es hat sich ergeben, daß der Lösung der Frage so große

Schwierigkeiten entgegenstehen, daß die Sache nicht so leicht

ist, wie es der Vorredner sich denkt. Man wird zu einer Lösung

nur kommen, wenn man die Privilegien, die jetzt bestehen, aus

der Welt schafft. Das will auch die Märkische Landwirtschafts

kammer und darum ist dieses Vorgehen des höchsten Lobes

wert. Wir haben nun versucht, ein Reichsgesetz zu machen

‘und es so zu gestalten, daß die Bundesstaaten Ausführungs

 

bestimmungen erlassen können. Innerhalb der preußischenRessorts

bestehen aber leider noch große Meinungsverschiedenheiten.

(Zuruf des Abg. Singer: Auch auf anderen Gebieten!) Das

mag sein. Jedenfalls wird versucht werden, eine Einigung in

den preußischen Ressorts herbeizuführen. Ohne Eingriff der

Gesetzgebung ist jedenfalls eine Lösung der Frage nicht möglich.

In Hessen gibt es keine Privilegien, dort konnte also die Sache

sehr leicht einheitlich geregelt werden. Kreisverbände können

sich ja leicht zu Abdeckereiverbänden zusammengliedern, bei

kleinen Städten und auf dem Lande ist das aber der Kosten

wegen schw'er durchführbar. Es sind ja alles Zukunftsdinge;

ich kann mich darüber heute nicht verbreiten. In welcher

Weise eine gesetzliche Regelung zu machen ist, wird abzu

warten sein. Die gesetzliche Regelung ist im Fluß. Zunächst

handelt es sich um ein Reichsgesetz als Grundlage für die

Bundesstaaten.“

Danach scheint es mit der gesetzlichen Regelung des

Abdeckereiwesens noch gute Weile zu haben.

Sitzung der Ständigen Kommission des Preußischen Landesökonomle

kolleglums.

Die Ständige Kommission des Landesökonomiekollegiums

hat in ihrer Sitzung am Freitag, den 26. v. M.‚ nach ein

gehenden Beratungen den nachstehenden Beschluß gefaßt:

„Die Ständige Kommission des Landesökohomiekollegiums

erblickt in dem jetzigen Tiefstande der Schweinepreise eine

außerordentliche Gefahr für den Fortbestand unserer Schweine

haltung und damit für die Fleischversorgung des Volkes und

hält die Ergreifung besonderer Maßnahmen für geboten, um

der fortwährend teigenden Spannung zwischen Vieh- und Fleisch

preisen - — namentlich den Schweinepreisen und Schweinefleisch

preisen wirksam zu begegnen. Wenn auch zugegeben ist, daß

ein gewisses Anwachsen dieser Spannung infolge der höheren

Ansprüche der Konsumenten und des Steigens der allgemeinen

Geschäftsunkosten unvermeidlich und berechtigt ist, ‘so ist doch

in den letzten Monaten der Rückgang der Schweinefleischpreise

dem Fallen der Schweinepreise so wenig gefolgt, daß dadurch

die Spannung zwischen diesen beiden Preisen eine völlig un

berechtigte Erhöhung erfahren hat. Die Zurückfiihrung dieser

Spannung auf ein normales Maß erscheint besonders deshalb

geboten, weil andernfalls durch die hohen Schweinefleischpreise

eine wünschenswerte Zunahme des Fleischverbrauches aufgehalten,

zugleich aber durch die niedrigen, den Fleischpreisen durchaus

nicht entsprechenden Schweinepreise die Landwirtschaft zu einer

unerwünschten Einschränkung der Viehhaltung veranlaßt wird.“

Die Ständige Kommission beschließt daher:

1. Den Herrn Landwirtschaftsminister zu ersuchen, daß

sofort eingehende Erhebungen über das Verhältnis der Schweine

fleischpreise zu den Schweinepreisen angestellt und die Konsu

menten darüber aufgeklärt werden, welche Fleischpreise den

jeweiligen Schweinepreisen entsprechen würden:

Es ist hierzu erforderlich:

a) daß in allen größeren Städten von den Polizeiverwaltungen

allwöchentlich genaue und detaillierte Erhebungen über

die tatsächlich gezahlten Fleischpreise angestellt und

sowohl die ermittelten Detailfleischpreise als auch die

geltenden Großhandelspreise für Fleisch und Vieh im

Interesse der Konsumenten in geeigneter Weise ver

öffentlicht werden;
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b) daß zur Schaffung cinrs klaren, der wirklichen Marktlage

entsprechenden und auch den Landwirten verständlichen

Bildes der Viehpreise an den Schlachtviehmärkten der

vom Landesökonomiekolleginm wiederholt geforderte Wiege

und Deklarationszwang tunlichst bald gesetzlich eingeführt

und damit neben der Notierung nach Schlachtgewicht auch

eine Notierung nach Lebendgewicht ermöglicht wird.

2. Die genossenschaftliche Organisation der Landwirte auf

dem Gebiete der Viehverwertung planmäßiger und einheitlicher

als bisher durch die Landwirtschaftskammern auszubauen, um

einerseits die Fleischer in den Stand zu setzen, durch direkten

Einkauf auch zu den Viehpreisen entsprechenden Flcischpreisen

Fleisch verkaufen zu können, und zum anderen, der Land

wirtschaft für ihr Schlachtvieh einen ihren Produktionskosten

entsprechenden Anteil an den Fleischpreisen zu sichern. '

3. Die Landwirtschaftskammern zu ersuchen, durch ‚be

lehrende und aufklärende Artikel eine zu befürchtende starke

Einschränkung der Schwcinehaltung zu verhüten.

Hierbei ist das Augenmerk auf eine möglichst billige

Haltung der Schweine und darauf zu lenken, daß die Selbst

schlachtung von Schweinen durch die Landwirte und Herstellung

von Dauerwaren durch Landwirte und Schlächter wesentlich

zur sofortigen Entlastung des Marktes und zur Erzielung eines

gleiclnnäßigercn Preises für Schweine und Schweinefleisch b‚iai

tragen würde.

Nachweisung über den Stand der Tlerseuchen in Deutschland

am 15. Mai 1907.

Die Zahlen bedeuten die Kreise (Oboramtsbezirko) usw., elngcklummert die Gemeinden.

Maul- und Klauenseuche am 30. April 1907.
 

 

 

 

:: gegenüber d. 30. April:

Regierungsbezirk usw. ä Q '_*_'"' ' ‚' " ' 1; ’

bzw. Staat 3 ‘ä ‘E 33 ‘ä = €ä

(* = neu verseucht) ‘ä ä f, g"_'.> gä .g

_ m r:\ c> r=4 <5 r:>

Stralsund 0 0 i 0 w 2 —— 2 — 2

Posen 2 2‘ 3 +1‘+ 1l+2

Breslau . 1 4 f 11 — 1 , —# 8 r —- 18

Wiesbaden. o o i 0 —‚ 1 ! -— 1 l —‚ 1

Sigmaringcn . 0 0 0 —— 1}— 1 — 1

Preußen zusannnen 3 6 14 — 4 ‘ « 11 i — 20

Bayern: lSchwaben 5 14 55 + 1 + 1 l. — 23

Württemberg: ‚ ‚

Nockarkrcis 1 1 1 — 1 — 1 i — 3

Schwarzwaidkreis 2 4 16 — 1 - o i — 12

Donaukrcis . 1 4 13 — 1 — 3 i —— 3

Baden: l ‚

Freiburg . 1 2 -— 2 — 3 — 10

Mannheim 1 2 3 0 i 0 5 0

Elsaß-Lothringcn: ‘ i

Unter-Elsaß 4 6 15 + 1 |, + 1 — 4
Ober-Elsaß . 1 1 1 0 ; 0 | —-i 1

Lothringen . . 3 3 13 — 1 — 1 i + 9

Zusammen 22 i 42 | 133 — 8 l — 23 ,‘ — 90

liotz.

Preußen: In den Reg-Bez. Breslau, Münster je 1 (i), Stadt

krois Berlin 1 (4). in den Reg-Bez. Oppeln 4 (4), Allenstcin, Marien

werdcr, Potsdam je 4 (ö).

Bayern: Reg-Bez. Niederbayern 1 (l).

Sachsen: Krcishanptmannschal't Dresden 1 (l).

Mecklenburg-Schwerin: Wismar, Ludwigslust je 1 (l).

Sachsen-Koburg-Gotha: Koburg 1(1).

Zusammen: 30 Gemeinden (gleich dem verflossenen Monat), davon

auf Preußen 25 (26 im April).

 

Lungenseuche.

P r c u 13 e n: Reg-Bez. lilaricnwcrder in 1 Gemeinde.

Schweineseuche und Schweinepest.
 

Ver- n% Ver—

seuchtc ä‚g ä seuchtc

Regierungs- ‘.1 q) 2;, Regierungs- c.’

bezirk usw. ‚g; ‘5 5 "“a g bezirk usw. '55 q‚=.;

~63 äs= 22 s 5i1'°
t.2 c‚ g m r:>

Preußen: Sigmaringen . . . — —

Königsberg . . . . 13 4h‘ 16 Waldeek . . . . . 2 7

Gumbinnen . . . 5 7 2 Bayern: i

Alicnstein . . . . (i 44 24 Oberbayern . . . . 9 14

Danzig . . . . . . 6 S 6 Niederbayern. . . 4 12

Maricnwcrdcr . . 14 4") 20 Pfalz . . . . . . . 2 ‘ 3

Berlin . . . . . . . —- —— — Oberpfaiz . . . . . ‘ -—

Potsdam . . . . . 15 92 36 Oberfranken . . . — —

Frankfurt . . . . . 16 51 22 Mittelfranken. . . 2 2

Stettin . . . . . . 7 7 Unterfranken . . . — —

Köslin . . . . . . . 8 15 t‘ Schwaben. . . . . l 1

Stralsund . . . . . 4 9 10 Württemberg . 3 4

Posen . . . . . . . 19 68 21 Sachsen. . . . . 2 2

Bromberg. . . . . 12 42 19 Baden . . . . . . 10 11

Breslau . . . . . . 24 291 77 Hessen . . . . . 6 17

Liegnitz . . . . . . 19 120 43 Meckl.-Schwerin 10 20

Oppeln . . . . . . 16 62 22 Mocki.-Strelitz . 1 1

Magdeburg . . . . 10l 18 12 Oldenburg . . . 14 29

liierscburg . . . . 14 42 18 Sachs.-Weimar.' 5 19

Erfurt . . . . . . . :'» 16 27 Sachs.-Meiningen 1 3

Schlcsw ig 18 85 39 S a c h s.-Altenburg 2 2

Hannover . . . . . 8 ' 13 21 Sachs.-Kob.-Got. 1 2

Hildesheim . . . . 7 11 15 Anhalt . . . . . . 2 4

Lüneburg . . . . . 9 15 10 Braunschweig 5 21

Stade . . . . . . . 7 12 17 Schwarzb.—Sond. — —

Osnabrück '. . 4 20 36 Schwarzb.—Rud. —-— —

Aurich . . . . . . — -— — Reuß ä. L. . . . . — —

Münster . . . . . . 9 24 89 Reuß j. L. . . . . — —

Minden . . . . . . 4 17 33 Schaumb.-Lippe 1 2

Arnsberg . . . . . 15 27 32 Lippe-Detmold . 5 12

Kassel . . . . . . . 14 .45 27 Hamburg . . . . 4 5

Wiesbaden . . . . 11 36 38 Lübeck . . . . . 1 1

Koblenz . . . . . . 8 29 28 Bremen . . . . . 1 1

Düsseldorf . . . . 16 47 109 Elsaß . . . . . . . 1 1

Köln . . . . . . . . 3 4 14 Lothringen — —

Trier . . . . . . . 5 11 9

Aachen . . . . . . 3 4 10

 

Verfügung betr. Rotzkrukhelt.

Der Herr Minister für Landwirtschaft etc. hat unter dem

7. Februar er. nachstehende Verfügung an die Regierungs

präsideuten in den Grenzbezirken ergehen lassen:

In der letzten Zeit sind mehrfach Einschleppungen von

Reiz durch aus dem Auslande eingeführte Pferde festgestellt

worden. In einem Fall erwies sich

geführtes früheres Militärpferd, das den Feldzug gegen Japan

mitgemacht haben soll, als rotzkrank.

Euere . . .. ersuche ich, die beamteten Tierärzte der

Grenzkreise anzuweisen, die Untersuchung der zur Einfuhr ge

stellten Pferde mit größter Sorgfalt auszuführen. Tiere, die

an einer übertragbaren Seuche leiden, sind gemäß ä6 des

Reichsviehseuchengesetzes zurückzuweisen.

Ebenso sind alle Tiere zu behandeln, die seucheverdächtige

Erscheinungen zeigen, solange das Nichtvorhandensein einer

Seuche nicht feststeht.

Als übertragbare Seuche im Sinne des ä 6 des Reichsvieh

scuchengesetzes sind nicht nur die anzeigepflichtigen Krank.

ein aus Bußland ein
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heiten, sondern alle übertragbaren Seuchen anzusehen, bei

Pferden besonders auch die Druse, die infektiöse Lymphangitis,

die Brustseuche (Influenza), die Rotlaufseuche, die ansteckende

Anämie, die kanadische Pferdepocke, die Stomatitis pustulosa

contagiosa, die Tsetsekrankheit, die Surra und die Pferdesterbe.

Bekanntmachung des preuß. Ministers für Landwirtschaft usw. vom 30.3.07

über die Einfuhr von Wiederkäuern, Schwelnen und tlerlschen Erzeugnissen

aus Belgien und den Niederlanden.

5 1. Die Einfuhr von lebenden Wiederkäuefir-und Schweinen

aus Belgien und den Niederlanden ist verboten.

5 2. Die Einfuhr von Milch und Rahm, von frischen und frisch

gesalzenen Häuten und Fellen, von frischen Hörnern und Klauen

der Wiederkäuer, von frischen Klauen der Schweine, von tierischem

Dünger sowie von unbearbeiteter oder keiner Fahrikwüsche unter

worfener Wolle, von ebensolchen Haaren und Borsten aus Belgien

und den Niederlanden ist verboten. ‚

Die Einfuhr überseeischer roher Wolle, die die vorgenannten

Länder nur im Wege des unmittelbaren Durchgangsverkehrs berührt,

bleibt gestattet.

Maul- und Klauenseuche.

Während Ende Februar die Maul- und Klauenseuche im

Osten der Monarchie nur noch ganz vereinzelt herrschte (Reg.

Bez. Allenstein und Stralsund), tauchte sie in der zweiten Hälfte

des März plötzlich in zwei Kreisen des Reg-Bez. Breslau auf,

Striegau und besonders Neumarkt. In letzterem Kreise ver

breitete sie sich ziemlich schnell; es waren hier bereits Ende

März 8 Gemeinden und 14 Gehöfte, am 15.April 11 Gemeinden

und 23 Gehöfte und am 30.April 12 Gemeinden und 29 Gehöfte

betroffen. Über die Ursache dieses plötzlichen Seuchenausbruchs

hat sich, wie die Mitteilungen der Centralstelle der preußischen

Landwirtschaftskammern angeben, feststellen lassen, daß hier

wiederum eine Einschleppuug aus dem Auslande vorliegt. Ein

Agent hat in einem Dorfe des Kreises Nenmarkt mehrere Trupps

galizischer Arbeiter gesammelt, um von dort aus die Verteilung

dieser Leute in die Umgegend vorzunehmen. Die Maul- und

Klauenseuche soll nun sofort nach dem Eintreffen dieser Leute

ausgebrochen sein. Die Mitteilungen meinen hierzu, daß

dieser Vorfall ein wenig erfreuliches Bild von den veterinären

Zuständen in Galizien gebe. Nach der Statistik herrschte hier

die Maul- und Klauenseuche in der ersten Hälfte März in

4 Gemeinden und 24 Gehöften, seit Ende März soll sie in

Galizien erloschen sein.

Maul- und Klauenseuche-Ausbrüche.

Das Erlöschen der Muul- und Klauenseuche ist gemeldet vom

Schlachthofe zu Stuttgart am 31. Mai 1907.

'Seuchenausbrilche In Österrelch-Ungarn.

Über den Stand der Viehseuchen in Österreich-Ungarn

werden jetzt wöchentliche Nachweisungen herausgegeben.

Am 8. Mai d. J. waren in Österreich verseucht an Rotz

12 Gemeinden und 12 Gehöfte, an Maul- und Klauenseuche 2

und 3, an Schweineseuche und Schweinepest 150 und 374, an

Rotlauf der Schweine 33 und 75. In Ungarn waren verseucht

an Rotz 67 Gemeinden und 76 Gehöfte, Maul- und Klauenseuche

4 und 4, Schweineseuche und Schweinepest 290 und 663, Rot

lauf‘ 102 und 196, Pockeuseuche der Schafe 17 und 57.

In Kroatien und Slavonien waren verseucht an Rotz 5 Ge

meinden und acht Gehöfte, an Schweineseuche und Schweinepest

28 und 266 und an Rotlauf 3 und 3.

Lungenseuche der Rinder und Beschälseucbe der Pferde

sind in Österreich-Ungarn nicht aufgetreten.

 

Das Auftreten der Maul- und Klauenseuche in Österreich

beschränkt sich auf einige wenige Fälle in Vorarlberg. Die

Rotzkrankheit ist besonders in Galizien verbreitet, vereinzelt

auch in Nieder-Österreich, Steiermark, Krain, im Küstenland

und in der Bukowina.

Rotz in England.

Bezeichnend für den Gesundheitszustand unter den Pferden

Englands ist die Mitteilung aus dem Jahresbericht über die.

Tierseuchen in den Niederlanden im Jahre 1905, daß außer

11 Fällen von Rotz bei inländischen Pferden in den Schlacht

häusern zu Amsterdam, Rotterdam und Leyden 27 aus Groß

britannien und Irland eingeführte Schlachtpferde rotzkrank

befunden wurden. Im vorangegangenen Jahre wurde bei 18 aus

England stammenden Schlachtpfcrden Rotz festgestellt.

Auch die Bünde wurde bei einem auf dem Seewege zur

Äbschlachtung eingeführten Pferde im Schlachthofe zu Leyden

festgestellt. Veröffentl. d. K. Gesundheitsamtes.

Tlerseuchsn im Auslands II. Semester 1906.

(s. a. Nr. 18 pag. 317.)

Frankreich.

, Milzbrand herrschte im Juli in 65, im August in 43, im September

in 47, im Oktober in 41, im November in 64, im Dezember in 32,

Rotz und Wurm in 33, bzw. 37, 34, 21'), 19, 29 Ställen. Getötet

wurden wegen dieser Seuche 36, bzw. 43, 34, 33, 27, 36 Pferde. Die

Zahl der gemeldeten tollen Hunde belief sich auf löö, bzw. 186, 139,

15’6, 161, 139. Die Maul- und Klauenseuche trat im Juli in 130, im

August in 117, im September in 255, im Oktober in 307, im November

in 700, im Dezember in 863 Gemeinden auf. Schafpocken herrschten

im Juli in 9, im August in 42, im September in 30, im Oktober in

26, im November in 15, im Dezember in 9 Herden. Schafräude wurde

ermittelt in 56, bzw. 11, 9, 9, 3, 4 Herden. Ranschbrand trat in 26,

bzw. 80, 100, 114, 132, 80 Ställen auf. Rotlaul'dcr Schweine herrschte

in 9, bzw. 15, 13, 17, 19, 14 Departements. Schweineseuche (cinschl.

Schweinepest) wurde festgestellt in 7, bzw. 4, 11, 8, 6, 4 Bestiihden.

Intngenseuche'ßt im Berichtsemesttär nicht aut"gctrctcn.

Fleischbeschau, Fleisch- und Viehverkehr.

Redigiert von Rleck.

Allgemeine Verfügung Nr. 201907

des Ministerium für Landwlrtschaft, Domänen und Forsten vom 8. April 1907

betr. Kennzelchnung des untersuchten Flelsches. -

An sämtliche Herren Regierungspräsidenten und den Herrn

Polizeipräsidenten hier.

Auf Grund des ‚S 19 des Ausfllhrungsgesctzes zum Fleisch

bcschaugcsetzc vom 28.Juni 1902 (Gcsetzsamml. S. 229) bestimmen

wir in Ergänzung der Allgemeinen Verfügungen vom 7. März 1903

und vom 24. September 1904 (Ministcrialblatt für die gesamte innere

Verwaltung 1903, S. 49 und 1904, S. 254) über die Kennzeichnung

untersuchten Fleisches folgendes:

I. Durch ä 20 Abs. 2 des Fleischbeschaugesetzcs ist die Vor

. 18. März 1868
schnft des g 2 Nr. 2 des Schlachthausgesetzes vom f9.—März 1881’

aufrecht erhalten, wonach durch Gcmeindebeschluß nach Errichtung

eines öffentlichen Schlachthauses angeordnet werden kann, daß

alles nicht im öffentlichen Schlachthause ausgeschlachtete frische

Fleisch in dem Gemeindebezirke nicht eher feilgeboten werden darf,

bis es einer Untersuchung durch Sachverständige gegen eine zur

Gemeindekasse fließende Gebühr unterzogen ist. Das gleiche gilt

. für die Vorschrift in Nr. 3 a. a. 0., wo eine entsprechende Be

schränkung für die. Zubereitung frischen, von auswärts bezogenen

Fleisches zum Genusse in Gast- und Schankwirtschaften vor

gesehen ist.

Durch ä 5 Abs. 1 des Ausführungsgcsetzes vom 28. Juni 1902

mit der Zusatzbestimmung in dem Gesetze vom 23. September 1904

(Gesetzsamml. S. 257) ist die Anwendbarkeit der vorbezeichneten

Vorschriften des Schlachthausgesetzes auf solches frische Fleisch

ausgeschlossen, das bereits einer amtlichen Untersuchung durch

approbierte Tierärzte nach Maßgabe der 55 8 bis 16 des
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Fleischbeschaugesetzes unterlegen hat. Diese Paragraphen

beziehen sich nur auf diejenige amtliche Untersuchung, die ent

weder nach der Schlachtung im Inlande erstmalig auf Grund des

ä 1 des Fleis_chbeschaugesetzes oder an dem aus dem Auslande

eingeführten Fleisch auf Grund des 513 desselben Gesetzes bei

der Einfuhr vorgenommen ist. Die durch die Gesetze vom 28. Juni

1902 und 23. September 1904 geschaffene Freizügigkeit des tier

ärztlicb untersuchten Fleisches in Schlachthausgemeinden greift

deshalb nicht Platz bei solchem Fleisch, das erstmalig nach der

Schlachtung im Inlande durch einen nichttierärztlichen Be

schauer amtlich untersucht ist, alsdann in frischem Zustande nach

einer Schlachthausgemeinde verbracht und dort auf Grund eines

nach 5 2 Nr. 2 und 3 des Schlachthausgesetzes gefaßten Ge

meindebeschlnsses durch einen approbierten Tierarzt nach untersucht

worden ist. Wird also solches tierärztlich nur nachuntersuchte

Fleisch abermals nach einer anderen Schlachthausgemeinde ein

geführt, in der kraft Gemeindebescblusses eine Nachuntersuchung

in dem gesetzlich noch zulässigen Umfange stattfindet, so genießt

es die Freizügigkeit nicht, sondern es muß vor dem Feilbieten oder

vor der Verwendung zum Genusse in Gast- oder Schankwirt

schaften nochmals nachuntersucht werden.

Die Kontrolle der Beachtung dieser Vorschrift ist dadurch er

schwert worden, daß in mehreren zu unserer Kenntnis gebrachten

Fällen das von einem nichttierärztlichen Beschauer erstmalig unter—

suchte Fleisch bei der tierärztlichen Nachuntersuchung in der

Schlachthausgemeinde, nach der es zue1st verbracht wurde, mit

Stempelabdrücken versehen war, die entsprechend den in der All

gemeinen Verfügung vom 7. März 1903 unter I Nr. 4 und in der

jenigen vom 24. September 1904, Nr. 1, lediglich für die amtliche

Untersuchung nach dem Fleischbeschaugesctze gegebenen An

weisungen neben der Bezeichnung des Schlachthausortes mit dem

Zusatze „Schlachthaus“ auch die Buchstaben „T. U.“ (Tierärztliche

Untersuchung) oder den Namen und Charakter eines Tierarztes

enthielten. Es waren also für die Kennzeichnung auf Grund der

Nachuntersuchung die Flcischbcschaustempel verwendet, die zur

Kennzeichnung des im Schlachthaus ausgeschlachteten und dort‘

untersuchten Fleisches dienten.

Ein derartiges Verfahren ist unzulässig. Wir bestimmen hier

mit, daß die Stempelabzeichen, die den für die amtliche Beschau

nach der Schlachtung im Inlande auf Grund des Fleischbeschau

gesetzes erlassenen Vorschriften entsprechen, für die Kenntlich

machung ‚dieser Beschau ausschließlich vorbehalten bleiben.

Für die Kennzeichnung des nach Schlachthausgcmeinden eingeführten

und dort nachuntersuchten Fleisches dürfen demzufolge nur Stempel

inschriften verwendet werden, die einerseits deutlich von den für

die. ordentliche Beschau vorbehaltenen abweichen, andererseits die

Tatsache der Nachuntersuchung zum Ausdruck bringen.

In verschiedenen Schlachthausgemeinden ist für die Kenn

zeichnung auf Grund der Nachuntersuchung eine Inschrift im Ge

brauch, die neben dem Namen des Ortes das Wort „Untersuchungs

station“ enthält, nötigenfalls mit Nummern, die der Zahl mehrerer

vorhandener Untersuchungsstellen entsprechen. Dies erscheint zu

lässig und kann zur Nachahmung empfohlen werden. Es würde

auch nichts dagegen einzuwendensein, wenn die Inschrift sich

darauf beschränkte, neben der Namensangabe das Wort „Nach

untersucht“ oder einen ähnlichen Ausdruck zu setzen. Keinesfalls

dürfen darin aber die Worte „Schlachthaus“, Tierarzt (T. A.), Tier

ärztliche Untersuchung (T. U.) und ähnliches vorkommen.

II. Durch die Verfügung vom 24. September 1904 ist unter

Nr. 2 folgendes verordnet worden:

„Bei solchem Fleisch, von dem nach den Angaben des Be

sitzers oder nach den sonstigen Umständen anzunehmen ist, daß

es zur Ausfuhr bestimmt ist, hat der tierärztliche Beschauer

auch ohne besonderen Antrag des Besitzers nicht nur die in ä 44

Abs. 1 der Ausführungsbestimmungen A des Bundesrats (zum

Fleischbcscbaugesetze vom 30. Mai 1902) vorgeschriebenen, sondern

erforderlichenfalls soviel weitere Stcmpclabdrücke anzubringen,

daß von den Stücken, in die das Tier voraussichtlich zum Zwecke

der Ausfuhr zerlegt werden wird, ein jedes mindestens einen

Stempel trügt.

 Eine besondere Entschädigung steht dem Beschauer für die

Anbringung vermehrter Stempel nicht zu. Nur wenn die Ver

mehrung der Stempelabdrücke nicht im unmittelbaren Anschluß

an die Fleischbeschau, sondern nachträglich erfolgt, hat er An—

spruch auf die in 5 37 Abs. 2 der Ausführungsbestimmungen vom

20. März 1903 (Ministerialblatt für die gesamte innere Verwaltung

S. 56) festgesetzte besondere Gebühr“.

Diese Anordnung hat sich bewährt, sie reicht jedoch zur

Durchführung einer wirksamen Kontrolle der Beachtung der Fleisch

beschaubestimmungen im allgemeinen und der für die Nachunter

suchung frischen Fleisches in Schlachthausgemeinden maßgebenden

Vorschriften insbesondere nicht aus, weil bei dieser Kontrolle häufig

Fleisch vorgefunden ist, das keinen Stempelabdruck aufwies und

von dem infolgedessen nicht ohne Schwierigkeiten ermittelt werden

konnte, ob es überhaupt untersucht und bejahendenfalls, ob die

Untersuchung durch einen Tierarzt oder einen Laien bewirkt war.

Wir dehnen daher hiermit die obenbezeichnete Anordnung in der

Verfügung vom 24. September 1904 unter Nr. 2 auch auf solches

Fleisch aus, das von einem nichttierärztlichen Beschauer unter

sucht wird. '

Die nachgeordneten Behörden sind hiernach unverzüglich mit.

Anweisung zu versehen. Insbesondere ist der Erlaß den Schlacht

hansgemeinden bekannt zu geben und es ist auf die Beachtung der

Stempelvorschrift zu I nötigenfalls im Aufsichtswege nachdrücklich

hinzuwirken.

Der Minister

der geistlichen, Unterrichts- und

Medizinalangelegenheiten.

Im Auftrage: Förster.

Der Minister

für Landwirtschaft, Domänen

und Forsten.

Im Auftrage: Richter.

Untersuchungen über die bakterlolonlschs Wirkung der Röhrsnluftkhl

apparsts auf dem stldtlschsn Schlschthofe zu Bonn.

Von Dr. Tiede, Leiter des Bakteriologischen Laboratoriums auf

dem Schlachthofe der Stadt Köln a. Rh.

T. hat im Auftrage der Maschinenbauanstalt Humboldt

in Kalk bei Köln neuerdings Versuche über die bakterien

ausscheidende Wirkung der Trockenluftkühler vorgenommen.

Ähnliche Versuche hatte Besow bereits in der Kölner Anlage, die

gleichfalls von der Maschinenbauanstalt Humboldt ausgeführt worden

ist, vorgenommen. Die Versuche R.s ergaben, daß die mit Bakterien

angereicherte Kühlhausluft durch die Trockenluftkilbler sehr gut

gereinigt werde. Im Gegensatz dazu sprachen Bayer, Bongert

und Stetefeld den Trockenluftkiihlern fast jede Wirksamkeit nach

dieser Richtung hin ab. Stetefeld modifiziert allerdings seine

frühere Stellungnahme, indem er in einer Fußnote zu dem Aufsatz

Tiedes zugibt, daß er bei späteren bakteriologischen Versuchen

an bereifenden Schlangen eine befriedigende Ausscheidung von

Bakterien habe feststellen können.

Die Versuche stellte T. in der Weise an, daß er Agarplatten

eine halbe Stunde lang offen dem Luftstrom in den betreffenden Luft

kanälen auf eigens dazu konstruierten Gestehen aussetzte.

Die Aufstellung der Platten erfolgte derart, daß im Luftkühler

beim Eintritt und Austritt der Luft ein möglichst vergleichbares Luft

quantum auf die Platten wirkte. Die Platten wurden bei jedem

einzelnen Versuche gleichzeitig ausgesetzt, und die Zählung der

Keime nach dreitägigem Verweilen der Platten im Brutschrank aus

geführt. Die mittlere Luftgeschwindigkeit in den Kanälen betrug 5 m.

Berücksichtigt wurde bei der Anordnung der Versuche stets,

daß die den Luftkühler verlassende Luft vor dem Austreten aus

demselben nicht zuletzt ein im Abtauen befindliches Rohrsystem

bestrich.

Bezüglich der Einzelheiten der Versuche sei auf das Original

verwiesen. Das Hauptresultat ist folgendes:

Es fanden sich durchschnittlich auf den

am Eintritt in den am Ausgang aus dem

Luftkühler Luftkiihler

aufgestellten Agarplatten ein:

l. Versuch: 48-72 Kolonien 4—6 Kolonien

2. .‚ 36—80 „ 4—-12 „

3. „ 62 — 104 „ 6——15 ;‚

4. „ 4ü—57 „ 8—25 ,.

o. „ 44-78 „ o — 12 „
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Im Versuch 4 und 5 wurde die Frischluftzuleitung geöffnet.

Im Versuch 4 lassen die Agarplattcn des -F‘rischluftrohres Staub

und Rußteile erkennen und weisen im Mittel 200 Kolonien auf.

Im Versuch ö zeigten die Platten im Frischluftkanal einen Durch

schnittsgehalt von 170 Kolonien.

im Anschluß an diese Ausführungen kritisiert T. in eingehender,

im ‘Original “'nächzulesender Weise die Versuche von Bayer,

Bongert und Stetefeld an Berliner Anlagen, die bezüglich der

Trockenluftkühler zu einem entgegengesetzten Resultate gekommen

waren. -

Die Ergebnisse seiner Versuche faßt T. in folgenden Sätzen v

ZUSQJIITDGIII

‚ „l. Die ‘reinigende Wirkung‘ der Kühlhausluft ist in‘ modernen,

sachgemäß bedienten Trockenluftkiihlern ‘mit hintereinander ge-

schalteten Kammern eine unbedingt zuverlässige und ganz be

deutend hohe.

2. Diese energische Bakterienreinigung der Luft durch den

Trockenkühier ermöglicht, daß der Frischluftkanal während des

Betriebes —flohne Nachteile für die bakterienreinigende Wirkung

des Apparates — geöffnet bleiben kann. Ein Einbau eines Filters

aus Watte ‘in den Frischluftkanal empfiehlt sich, wenn die um

gebende Außenluft sehr verschmutzt ist. '

3. Schließlich sei erwähnt, daß jenes ber‘eits von Musmacher

betonte völlige Niederschlagen der in der angesaugten Kühlhaus

luft enthaltenen riecbbaren Gase stets von mir, sachkundigen Tier-‘

äirzten und Ingenieuren bestätigt wurde. Ich konnte jenen spezifischen,

leicht unangenehmen Fleischgeruch nur im Saugkanal beobachten.“

(Zeitschrift für die gesamte Kälte—Industrie, Xlll.Jahrg., Heft 12.)

v

Notwendlgkeitder Trichinenschau in summmmu.

Sanitätstierarzt Dr. Böhm-Nürnberg betont in der Wochenschrift

filr Tierheilkunde sebr‚entschieden die Notwendigkeit, die Trichinen

schau auch in Bayern, wenigstens in den großen Städten einzu

i‘ii1tea- ‚und ‘ bestünde ..%fl~iii?P~ Sm.1iiriink.l~ ‚wie ~ tols‘= .~
Es trifft nicht zu, daß in Bayern die Trichinose nur ganz ver-v

einzelt vorkomme, und daß ferner die süddeutsche Fleischzubereitung

die Gefahr der Erkrankung nahezu ausschließt. So sind im Januar

1907 in Nümberg_ allein vier trichinöse Schweine gefunden, von denen

das eine in einem Gramm Fleisch 10000 Trichinen enthielt. Unter

dies’en‘Umsthden istder Mangel einer Trichinenschau auch rechtlich

nicht unbedenklich. Die Abstempelung der Genußtauglichkeit

.‚l

täuscht eine Eigenschaft vor, die nicht vorhanden ist. Nach einer ‚

Reichsgerichtsentscheidung vom 7. Juni 1887 kann das Dulden der

Wegnahme eines gesnndheitsgefährlicben Gegenstandes zur Be

nutzung als‚Nahrungsmittel als fahrlässiges Inverkehrbringen auf—

gefaßt werden; auch schließt nach einer Reichsgerichtsentscheidung

vom 15. Februar 1882 der Mangel einer Trichinenschauvorschrifb

die Fahrlässigkeit im Sinne des ä 14 des N. M. G. auch dann nicht

aus, wenn z. B.durch Kochen die gesundheitsgefährliche Eigenschaft '

beseitigt werdenkönnte (Beichsgeridhtsentscheidung v in 21. März

1888); auch kann nach 832 des B. G. B. bei fahrlässiger Ver

letzung der Gesundheit der Geschädigte Schadenersatzkiage er

heben — kurz, es ergeben sich eine Reihe sehr unangenehmer

Möglichkeiten. Als Herkunftsort der in den letzten Jahren in

Nürnberg ermittelten trichinösen Schweine wurden unter anderm

auch verschiedene bayrische Gegenden, auch in Nieder- und Ober

bayern ermittelt; von dem größten Schlachtviehmarkt Oberbayerns

wurden einmal an einem Tage vier hochgradig trichinöe Schweine

nach Nürnberg gebracht.

vDie hiesige Zubereitung des Schweinefleisches bietet überdies

durchaus nicht immer Gewähr. Das Publikum weiß jetzt, daß in

ganz Deutschland alles Fleisch amtlich untersucht wird, und ver

läßt sich darauf. Auch in Bayern kommt das rohe Beefsteak

immer ‘mehr in Aufnahme; Metzger ‘und Köchinnen müssen rohes

Fleisch verkosten; Schinken zeigen sich sehr häufig nicht völlig

durchgeräuchert; bei den Schweinswürstchen am Rost, die auf

Volksfesten usw. großen Absatz finden, kann man rohe Stellen im

Innern bemerken usw. Tatsächlich sind denn auch Trichinosen in

Bayern gar nicht so selten; in den letzten vier Jahren sind 33 Per

 

sonen, größtenteils schwer, erkrankt. Daher sollten auch in Bayern

die Städte mit öffentlichem Schlachthausverkehr von der ihnen

durch Ministerialentschließung vom 3. November 1902 erteilten Voll

macht, durch Ortspolizeivorschrift die Trichinenschau einzuführen,

ausgiebig Gebrauch machen.

Diesen Ausführungen kann man sich nur anschließen, im all

gemeinen sowie insbesondere im Interesse der sehr zahlreichen in

und durch Bayern reisenden Norddeutschen, auf die es ganz be

sonders zutrifft‘, daß sie die Untersuchung des Fleisches voraus-‘

setzen und Zubereitungen bevorzugen, welche trichihöses Fleisch

gefährlich bleiben lassen. .

Ist eine Wiederholung der Nachpriii'imn als Trichlnenschauer im Falle

des Nichtbestehens derselben gesetzlich zulässig?

Von Schlachthof-Inspektor Schröder-Giistrow.

(Rundschau auf dem Gebiete der gesamten Fleischbesclruu und Trichinenscban.

.Nl‘. 12, 1906.)

In den Prüfungsvorschriften für Trichinenschauer in E. der

bundesrätlichmr Ausfiihrungsbestimrnungen zum Reichsiieischbeschau

gesetz ist in 58 eine Vorschrift gegeben, wonach Trichinenschauer,

welche die an den ersten Lehrkursus sich anschließende erste

Prüfung nicht bestanden haben, dieselbe frühestens nach Ablaufwon

14 Tagen, aber höchstens zweimal wiederholen dürfen. Es fehlt

aber zurzeit darüber eine gesetzliche Vorschrift, was in dem Falle

zu geschehen hat, wenn die Trichinenschauer die in dem 5 9 der

selben Ausführungsbestimmungen angeordnete Nachprüfung nicht

bestanden haben. Auch in den Ausführungsverordnungen der übrigen

Bundesstaaten, mit Ausnahme von Sachsen, sollen klare Be

stimmungen über diesen Punkt fehlen. Sehr. hofft, daß diese Un

klarheit bei einer Revision der bundesrätlichen Ausführungs

bestimmungen eliminiert werde. Mit Recht stellt Sehr. die Forderung

auf, daß der Trichinenschauer, der die Nachprüfung nicht bestanden

habe, durch den von der Behörde mit der Nachprüfung beauftragten

Examinator von der weiteren Ausübung der Trichinenschau aus’

geschlossen und_de_m der seinerzeit ausgestellte BefähigungsuachWeis

abgefordert werde. ~ ' ‘ _ .

Dieser letzteren Forderung kann man sich ohne weiteres voll

anschließen. 1~ .

. Was aber die vermeintliche Lücke bezüglich der Wiederholung

‘der Nachp‘rüfung anbelangt, so liegen doch die Verhältnisse für

Preußen wenigstens etwas anders, als Sehr. annimmt.

Die Ausführungsbestimmungen betr. die Schlacbtvieh- und

Fleischbeschau, einschließlich der Trichincnschau, bei Schlachtnngen

im Inlande. Vom 20. März 1903 lauten in ä 41: Auf die Bildung

von Trichinenschaubezirken, die Bestellung von Trichinenschauern,

die Anmeldung zur Trichinenschau, die allgemeinen Pflichten der

Trichinenschauer, die Obliegenheiten der Polizeibehörden und die

Zuständigkeit der Behörden bei der Trichinenschau finden die ent

sprechenden gcsetzlichen und Ausfiihrnngsvorschriften

für die Fleischbeschau mit den nachstehenden Maßgaben sinn

gemäße Anwendung.

Für die Fleischbeschauer ist aber in den Prüfungsvorschriften

für die Fleischbeschauer B. B. B ä 9 Abs. 3 gesagt:

DerBefähigungsausweis kann wiedergewonnen werden

im Falle 1 (d. i. nach ä 9 Abs. 2 Ziffer l, wenn der Fleisch

beschauer die Nachprüfung nicht bestanden hat) durch

Bestehen der wiederholten Nachprüfung innerhalb sechs

Monaten. _

Für Preußen ist demnach die vermeintliche Lücke durch den

Hinweis des ä 41 der Ausfiihrungsbestimmung vom 20. März 1903

auf B. B. B _S 9 nicht vorhanden. R.

Kennzeichnung von Schlach'ttleren.

Dem Distriktstierarzt Rucker zu Höchstedt a. D. sind zwei

Erfindungen gelungen, welche die Kennzeichnung von Schlachttieren

vereinfachen, verbilligen und sichern. Es handelt sich um Ohr

marken, welche vom bayerischen Landwirtschaftsrat als sehr praktisch

für den Schlachtviehverkauf bezeichnet worden sind und auch auf

der jüngsten bayerischen Mastviehausstellung zur Anwendung ge

langten. ‘
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Schlschtvieh- und Flelschbeschsu In Deutschland Im l. (lusrtsl 1907.

Zusammengestellt im Kaiserlichen Statistischen Amt. (Vgl. n. 1‘. w. 1901, s. 167.)

 

7 Zahl der Tiere, an denen die Schlachytvieh- lind FieischbeschauLorgenommen wurde
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Berlin: Auszug aus dem Fleischbeschauherlcht für die Monate Januar bis März 1907.

 

 

 

 

  

 

 

 

7 7A‚WSchlachth0f? B. Untflerrisuzhungsstationen

Rinder J_ung‘ Kälber S(_:hafe Schweine Rinder‘ Kälber S_chafe Schweine

jlilder (Ziegen) viertel (Ziegen)

Geschlachtet und untersucht 34 311 6 824 43 968 I 115 303 287 814 12 772 15 426 1 242 l 13 005

Es wurden beschlagnahmt: ganz . 1037 164 264 51 1 756 39 145 49 I 15

„ „ „ teilweise 14 345 936 580 8 843 46 060 — — — —

In der Zahl der beschlagnahmten ganzen Tiere

sind nicht enthalten:

a) verendete Tiere 3 — — 4 33 — — —— —

b) ungeborene Tiere. — — 31 -— -— — — — -

Wegen Tuberkulose beschlagnahmt:

„ „ minderwertig . 277 29 19 1 707 6 -— — —

„ „ bedingt tauglich . 211 20 22 — 331 2 — -- 2

„ „ untauglich . 52 9 6 1 20 2 —- ‚ — —

Fleischviertel, verschieden beurteilt. 182 15 18 — 117 — —- . — —

Wegen Finnen minderwertig 7 200 46 3 ‘ — 3 — —— ‚ — —

„ „ bedingt tauglich . 41 i 17 1 , — 18 — — = * —

„ „ untauglich . . . . —— 1 ‘ 1 i — 14 — — ' — —

Wegen Trichinen bedingt tauglich . _ — —- — 1 — — _ —

„ „ untauglich — — ‘ — — 5 — — i. -.—. -—

l

 

 

 

 

 



6. Juni 1907. 469BERLINER TIERÄRZTLICHE WOCHENSCHRIFT.

Dle Flelschbeschaugehühren Im Reichstag.

In einer längeren Rede begründete der Abgeordnete Rupp die

Forderung, daß die Kosten der Fleischbeschau vom Reiche ge

tragen werden müßten, soweit es sich um Gebühren für Inlands

fleischbeschau handele. Die Gebühren für die Auslandsfleisch

beschau seien viel zu niedrig im Vergleich zu den inländischen

Gebühren. Letztere seien noch dazu in den verschiedenen Staaten

und selbst in diesen wieder je nach Provinzen nicht gleichmäßig.

AI Beispiele dafür nennt er die badischen Gebührensätze, die

nach ihm nur den dritten Teil der preußischen betragen sollen, und

die Gebührensätze für die Regierungsbezirke Magdeburg und

Liegnitz. Danach betragen die Untersuchungsgebühren in Baden:

für ein Rind i M, für ein Schwein 60 Pf.. für ein Kalb 50 Pf. und

für ein Schaf 60 Pf.; im Reg-Bez. Magdeburg: für ein Rind ‘2 M.,

für ein Schwein 1,50 M. und für ein Schaf 60 Pf.; im Reg—Bez.

Liegnitz: für ein Rind 3,50 M., für ein Schwein 1,80 M., für ein

Schaf 1,70 M. (?); in den meisten anderen Bezirken 3 M. für ein

Rind, 1,60 M. für ein Schwein und 60 Pf. für ein Schaf.

Des weiteren wendet sich der Redner gegen die Höhe der

Reisevergütungen, die oft nicht im Verhältnis zur zurückzulegenden

Entfernung stünden und die meist wesentlich höher seien, als die

beträchtlichen Kosten. Ganz besonders empfindlich sei die Höhe

der Gebühren bei der Begutachtung von Notschlachtungen, weil da

die Kosten nicht selten den Wert des Schlachttieres übersteigen.

Diese hohen Gebühren seien in solchen Fällen nur Veranlassung,

das Gesetz zu umgehen, was man begreiflich finde, wenn man er—

fahre, daß die Kosten der Beschau bei der Notschlachtung eines

Zickleins in der Gemeinde des Redners 4,30 M. betrugen.

Zu beanstanden sei auch die Bestimmung des 59 der Prüfungs

vorschriften, wonach die Fleischbeschauer sich alle drei Jahre einer

Nachprüfung durch die beamteten Tierärzte zu unterziehen haben.

Dadurch gerieten die Fleischbeschauer in ein peinliches Abhängig

keitsverhältnis zu den beamteten Tierärzten, auch in politischer

Beziehung (l). In der Beschafienheit der Tierkörper trete doch keine

Veränderung ein, diese sehen heute so aus wie vor 50Jahren. Die

Gemeindeverwaltungen seien bei der Anstellung der Fleisehbeschauer

bestrebt, intelligente Leute auszusuchen. Konsequenterweise

müßten auch alle übrigen Beamten alle drei Jahre, auch wenn ihre

Prüfung noch so gut gewesen sei, sich einer Nachprüfung unter

ziehen. -

Zum Schluß wies Redner auf die Notwendigkeit der Errichtung

öffentlicher Versicherungsanstalten hin. Durch die bessere Ver

wertung der Konfiskate werde einst eine wesentliche Verbilligung

der Versicherungssätze eintreten können.

Gehsltsverhültnlsse städtischer Tlerürzte.

Neu und der Bedeutung des Ortes angemessen geregelt wurde

das Gehalt des Schlachthofdirektors in Stendal. Grundgehalt

3000 M, nach je drei Jahren im ganzen sechs Dienstalterszulagen

von 300 M. und eine von 200 M.

Daneben stehen dem Direktor entsprechende Dienstwohnung

nebst freier Heizung und Beleuchtung zu, und für die Beaufsichtigung

der Trichinenschau werden 300 M. besonders gezahlt.

In Chemnitz beziehen nach der vor kurzem erfolgten Regulierung

der Gehälter: -

der Direktor der städtischen Fleischbeschau (Obertierarzt) 6000

bis 8000 M. (Steigerung durch fünf Dienstalterszulagen

von je 400 M),

der Amtstierarzt (Stellvertreter des Obertierarztes) 4800—6300 M.

(fünf Dienstalterszulagen von je 300 M‘),

die Stadttierärzte 3000—4000 M. (sechs Dienstalterszulagen von

je 300 M).

Stadttierärzte, welche die Qualifikation zum beamteten Tier

arzte besitzen, erhalten eine Zulage von jährlich 300 M. Der erste

Stadttierarzt hat freie Wohnung im Werte von 750 M. Allen Tier

ärzten ist in der dienstfreien Zeit die Ausübung der Privatpraxis

innerhalb der Stadt erlaubt.

Gebühren für Revlslon der Flslscherelbetrlebe.

In Nr. 10 des laufenden Jahrganges wurde auf eine Eingabe des

Bezirksvereins Sachsen-Anhalt des Deutschen Fleischerverbandes

 
betr. die Gebührenerhebung der Krcis- oder Departementstierärzte

bei Revisionen der Fleischereibctriebe in Städten ohne öffentliches

Schlachthaus hingewiesen. In den Amtlichen Mitteilungen des

Deutschen Fleischerverbandes wird der nachstehende Bescheid des

Herrn Oberpritsidenten vom 12. März d. J. auf die Eingabe

veröffentlicht.

„Dem Vorstande erwidere ich auf die Eingabe vom 30. Januar d. J.

ergebenst, daß die darin gestellte Frage, ob beamtete Tierärzte

befugt seien, für die Beaufsichtigung der Fleischereibetriebe in

Städten ohne öffentliche Schlachthäuser von den Betriebsinhabern

Gebühren zu erheben, unter der Voraussetzung, daß die Revisionen

auf Anordnung des zuständigen Herrn Regierungspräsidenten vor

genommen werden, zu bejahen ist.

l)ic Befugnis gründet sich auf 5 17 des Reichsgesetzes vom

‘23. Juni 1880 und l. Mai 1894, betreffend die Abwehr und Unter

drückung von Viehseuchen, in Verbindung mit 5 24 des dazu er

gangenen preußischen Ausführungsgesetzcs vom 12. Mai 1881 und

5 7 des Gesetzes vom 18.Juni 1894 (G.-S. S. 115) Die Aus

führungen des in der Eingabe angezogenen Bescheides des Bezirks

ausschusses zu Merseburg vom 14. Dezember v. J. haben auf die

letzterwähnte Bestimmung nicht hingewiesen.“ gez. Wilmowsk i.

Empfang der Vertretung der Laien-Fleischbeschsuer im lttlnlsterlum.

Die Vorsitzenden des Preußischen Landesverbandes

der Trichinen- und Fleischbeschauervereine sowie das Ehren

mitglied dieses Verbandes, Herr Dr. Bundle, wurden am 11. März

d. J. zu längerer Aussprache von Herrn Geh. Oberregierungsrat

Schröter im Landwirtschaftsministerium empfangen. Nach dem

Berichte der Rundschau auf dem Gebiete der gesamten Fleisch

beschau und Trichinenschau über diese Audienz wurde die Be

rechtigung des Wunsches, die Trichincnschaugebühren nicht unter

75 Pf. herabzusetzen, als berechtigt anerkannt. wenigstens soweit,

als nicht Schlachthöfe in Frage kommen. Die Einziehung der

Fleischbeschaugebühren durch die Amtskassen wurde wohl als er

strebenswert anerkannt, doch sei sie z. Zt. wegen Überlastung der

Amtsvorsteher nicht überall durchführbar, die Regelung dieser Frage

müsse der weiteren Entwicklung überlassen werden. Dagegen ver

hielt sich Herr Geheimrat Schröthr zu dem Wunsche, daß auf die

Ortsbehörden eingewirkt werden möge, den Beschauern von Amts

wegen Stempel etc. zu liefern, ablehnend, da hierdurch wieder von

der Allgemeinheit zu‘ deckende Kosten entstünden. Von besonderem

Interesse ist die Erklärung des Herrn Dezernenten an die Deputation,

daß auf das von den Fleischbeschauern bekämpfte Recht der Be

stallungsbehörden, die Flcischbeschauer jederzeit zu entlassen, noch

nicht verzichtet werden könne, da es z. B. notwendig sein könne,

eine Fleischbeschauerstelle einem Tierarzte zu übertragen.

Besondere Beachtung verdient auch die Stellungnahme des

Herrn Dezernenten zu dem im Reichstage gestellten Antrags, die

Kosten der Fleischbeschau auf die Landeskassen zu übernehmen.

Er betonte, daß sich die Landesregierungen einen derartigen Ein

griff in ihre Finanzen nicht wohl gefallen lassen würden. Außer

dem legte er dar, daß der durch die Einführung des Fleischbeschau

gesetzes erzielte Mehrbetrag an Fleisch- und Trichinenschaugebühren

gemeinhin sehr überschätzt würde, derselbe betrage für Preußen nur

etwa 5—6 Millionen, d. h. den dritten Teil der Gesamtgebühren.

Zum Schluß sprach Herr Geheimrat Schröter der Deputation

die Anschauung aus, daß die nichttierärztlichen Beschauer sich im

großen und ganzen durchaus bewährt hätten.

Bremen.

Am 12. April d. J. konnte der stadtbremische Schlachthof die

Feier seines fünfundzwanzigjährigen Bestehens feiern. Aus diesem

Anlaß hat Direktor Schneemann, der am selben Tage sein fünf

undzwanzigjähriges Dienstjubiläum als Leiter jener Anlage feiern

konnte, im Auftrage der Deputation für den Schlachthof eine

geschmackvoll ausgestattete Festschrift herausgegeben. Dieselbe

führt in verschiedenen der Teilung der Anstalt angepaßten Kapiteln

die ganze Entwickelung der Anlage in lehrreicher und anschaulicher

Weise dem Leser vor, der dabei durch mehrere gute Abbildungen

der wichtigsten Anlagen und durch zwei Lagepläne unterstützt

wird. Von ganz besonderem Interesse sind die Tabellen und gra

phischen Darstellungen, welche die Entwickelung des Auftriebs, der

Schlachtungen illustrieren, das jährliche Durchschnittsgewicht der
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Schlachttiere, die Durchschnittspreise und den Jahresverbrauch an

Fleisch der einzelnen Tiergattungen veranschaulichen. Auch die

finanzielle Entwickelung des Schlachthofes ist anschaulich dar

gestellt. Das der Broschüre beigegcbcne Bild Sehneemanns wird

seinen zahlreichen Freunden und \'erehrern eine rechte Freude

bereiten.

 

Personalien.

Auszeichnungen: Es wurde verliehen dem Stabsveterinär Harn-Ire

beim Stabe des Etappenkommandos Süd, dem Oberveterinllr a. D.

Neumann, bisher im 1. Feldart.-Regt. — der Schutztruppe für Südwest

afrika——, sowie den Oberveterinärcn Baske beim 3. Garde-Feldart.-Regt.,

Gesch beim Feldart.-Regt. Nr. 14 — beide bisher in der Schutztruppe

‚ für Slldwestafrika — der König]. Kronenorden IV. Klasse mit

Schwertern am weißen Bande mit; schwarzer Einfassung; dem Ober

‘veterinär Borowski beim l. Feldart.-Regt. der Schutztruppe für

Südwestafrika das schwarze Band mit weißer Einfassung zum

König]. Kronenorden IV. Klasse mit Schwertem an Stelle des früher

verliehenen weißen Bandes mit schwarzer Einfassung; dem Medizinal

rat Professor Dr. Kunz-Krause zu Dresden und dem Bezirkstierarzt

Dr. Z\'oark-Leipzig das Ritterkreuz l. Klasse und den Tierärzten

Beqger-Wilsdruif, Ficker-Frankenberg und Linke-Brandis das Ritter

kreuz II. Klasse des Albrechtsordens.

MedizinalratProfessor Dr. Müller-Dresden ist zum Obennedizinalrat

(III. Klasse Gruppe 9 der Hofrangordnung); Professor Vennerholm,

Direktor der 'l‘ierärztlichen Hochschule zu Stockholm, von der

Universität Upsala aus Anlaß der Linnt'afeier zum Ehrendoktor der

Medizin ernannt worden.

Ernennungen: Veterinärbeamte: Die Bezirkstierärzte Baum

gärlel-Oschatz, Rost—Pirna, We'lhelm-Zittau, Präger-Auerbach, Kurzze

t'hemnitz, Röbert-Annaberg und Dr. Fambach-Glauchau zu Veterinär

räten, die Tierärzte Anton von Valasco-Weitnau, Karl Reimarm

München und Mayr-Wertingen zu Distriktstierärzten in Altomünster

(Oberbay.)‚ bzw. Berchtesgaden (Oberbay.), bzw. Rosenfeld (Wllrtt.).

— Schlachthofverwaltung: Tierarzt Kurt KIimmeck-Johannis

burg zum Schlachthofinspektor in Strasburg (Westpr.), Tierarzt

B. Maz‘er-Gmilnd von Reuter im Eis. zum Assistenztierarzt am

Schlachthof zu Pforzheim. ' ‘ - ’ .

Nlcdcrlsssunnen: Tierarzt Eugen Die/x aus Frankfurt a. M. in

Königsberg i. Pr.. Kaplanstraße 23/24 I. —— Verzogen: Tierarzt

lt. Wilkc-(‘assel-Wilhelmshöhe nach Bojanowo, Kr. Rawitsch.

Examina: Das Examen als beamteter Tierarzt haben be

standen in Preußen die Tierärzte Dr. Albert Blasse aus Leipzig,

Paul Dudxus aus Graudenz, Kurt Gläsmer aus Karlsruhe, Reinhar'd

Götze aus Quakenbrück, Fritz Kleiner aus Löwenberg‚ Dr. Hans

Lucks aus Berlin, Dr. Arthur Lua: aus Neuhausen, Julias Rüdinger

aus Wetzlar, Franz Tinschcrl aus St. Wende] und Georg Wz'lle-nberg

aus Jauer. -— Approbiert: Die Herren August Back! aus Eichstätt,

Otto Eiselc aus Weilheim, Rudolf Klaibsr aus Augsburg, Konrad

Slrö'ßenrmther aus Markterlbach in München.

in der Armee: Preußen: B efördert: Remontedepotoberveterinär

Hänsgen vom Remontedepot Neuhof-Ragnit zum Remontcdepotstabs

veterinär. r-— Verabschiedung: Oberstabsveterinär Lorenz im

Dragoner-Regiment Nr. 14 auf seinen Antrag mit Pension in den

Ruhestand versetzt.

Im Beurlaubtenstande: Preußen: Abgang: Den ‘Ober

veterinären Voß (Recklinghausen-Garde), Kramer (Nienburg a. d. W.)

beide Landwehr 1. Aufgeb.; Fuchs (Straßburg), Schirmez'sen (Kreuz

burg), Gaaz (Potsdam) sämtlich Landwehr 2. Aufgeb., der erbetene

Abschied bewilligt. — Bayern: Befördert: Die Oberveterinäre

Dr. Franz Preuße, Landwehr l. Aufgebots (Kaiserslautern); Alfred

Geyer von der Reserve (Hof); Richard Pelz, Landwehr 2. Aufgebots

(Hof) zu Stabsveterinären des Beurlaubtenstandes. — Württem b e r g:

Befördert: Unterveterinllr der Reserve Dr. Allmarm (Eßlingen)

zum Oberveterinltr der Reserve.

Vakanzen.

Bakterloloulsches Institut der Landwirtschaftsksmmer für die

Provinz Sachsen: Assistenztierarzt. Bewerb. bald gefl. an den

Leiter Herrn Dr. II. Raebiger.
  

\'snnlwßrtllclr für den Inhalt (ukiiEuradautell):l’ruti Dr. GT»mllu~ —- Verlag und Eigentum der‘ Vsrlsgshnchlnndlnng von Richard Schont": in Berlin. —

-Drnck«on W. Btlxsmmln. Berlin. ~‚~_ ~_ ‚ -- - ~. - » - ‚ ‘ ~ Y -r- -

 

Schlschthofstellon: a) Neu ausgeschrieben: Bitburg: Tier

arzt zum l. Juli d. J. Gehalt 1600 M. Bewerbungen an den

Bürgermeister. — Demmin: Inspektor z. l. Juli 1907 Gehalt 2400

bis 3000 M., freie Wohnung usw. Meldungen an den Magistrat. —

Frankfurt a. M.: Obertierarzt alsbald. Gehalt 4300-6400 M.

Privatpraxis nicht gestattet. Bewerbungen mit Befähigungsnaichweis

und Angabe des möglichen Dienstantritts an das stiidt. Gewerbe—

und Verkehrsamt daselbst. — Gelsenkirchen: Assistenztierarzt,

bald. Anfangsgehalt 2700 M. Bewerb. umgehend a. d. Oberbürgor—

meister. — Kottbus: Assistenztierarzt zum 1. Juli d. J. ,Gehalt

2600 M. Bewerbungen an den Magistrat. -— Kreuz a. d. Ost

bahn: Tierarzt für Fleischbeschau zum 1. Oktober er. Meldungen

mit Gehaltsansprllchen an den Gemeindevorsteher. —— Spandau:

Assistenztierarzt zum 15. Juni er. Gehalt 1950 M., freie Wohnung usw.

Bewerb. umgehend a. d. Magistrat. —— Stargard: Assistenztierarzt

möglichst sogleich. Gehalt 1800 M. und freie mübl. Wohnung usw.

Meldungen bis 15. Juni er. an den Magistrat.

b) Nach Ablauf der Meldefrist noch unbesetzt: Bautze_n

Schlachthoftierarzt. 3300 bis 4300 M. — Bischofswerder: ln

spektor. 1200 M. — Bonn: III. Tierarzt. 2400 M. — Borken:

II. Tierarzt. 2400 M. — Breslau: Assistenztierarzt. 2100 M.

Coblenz: Hilfstierarzt. 2400 M. -— Crefeld: Assistenztierarzt.

Danzig: Bilfstierarzt. 2200 M. —- Duisburg: Assistenztierarzt.

2350 bis 4100 M. — Düsseldorf: Beschautierarzt in Duisburg

Ruhrort. 3600 M. Erfurt: Assistenztierarzt. 2400 M.

Gostyn: Inspektor. 1500 M. Griesheim a. M.: Tierarzt

als Fleischbeschauer 3000 bis 3500 M. Guben (N.L.):

Assistenztierarzt. 2400 M. Hanau: II. Tierarzt. 2400 M.

Johannisburg (Ostpr.): Tierarzt. 1600 M. bis 2400 M.

Kattowitz: Zwei Assistenztierärzte. Je 2400 bis 3300 M.

‘Königshütte i. O.-Schl.: II. Assistenztierarzt. 2400 bis 3900 M. — '

Laage i. Meckl.: Tierärztl. Fleischbeschaucr. Einkommen aus

Fleischbeschau ca. 2100 bis 2500 M. Bewerb. a. d. Magistrat. —

Landsberg a. W.: Assistenztierarzt. 2400 M. Langen

schwalbach: Verwalter. — Liegnitz: Hilfstierarzt. 2400 M. —

Magdeburg: Tierarzt. 2700 M. — Milspe: Tierarzt als amtlicher

Fleischbeschauer. 2100 M. Millheim a. Rhein: ~Assistenz

tierarzt. 200 M. monatlich. — München: Direktor 4440 M. bis

7200 M. —— Naugard: Verwalter. Fixum 1000 M. —yNeuß: Di

rektor. 3600 M. bis 4800 M.‚ fr.Wohnhng usw. — Olpe (Wstf.): Fleisch

beschautierarzt. Gebühren zirka 2400 M. — Osnabrück: Hilfstier

arzt bei der Auslandfleischbeschaustelle. Monatlich 250 M.

Pakosch: Verwalter. 2000 M. Planen: Assistenztierarzt.

2300 M. bis 3200 M., freie Wohnung. — Posen: Tierarzt. 2400 M. -

Rhede, Bez. Münster: Amtlicher Fleischbcschauer. Aus Fleisch

beschau 1200 bis 1300 M. — Rostock (Mecklb.): Hilfstierarzt.

200 M. monatl. —- Rügenwalde: Inspektor. — Soldau i. Ostpr.:

Schlachthofinspektor. 1500 M. Spandau: Assistenztierarzt.

1950 M. — Stargard i. Pomm.: Assistenztierarzt. 1800 M. ——

Weißensee bei Berlin: Tierärztlicher Fleischbeschauer. 3000 M. —

Zwickau: Tierarzt. 2100 M.

Stellen für smbuiatorlsche Fleischbeschau und Privatpraxis: a) Neu

ausgeschrieben: Burgbohl: Tierarzt. Meldungen a. d. Bürger

meister. Langelsheim (Herzogt. Braunschweig): Tierarzt.

Auskunft erteilt der G‘emeindevorsteher.

b) Nach Ablauf der Meldefrist noch unbesetzt: Alt

staden (Landk. Mühlheim a. d. Ruhr). — Dobrilugk. — Friede

berg a. Qu. —- Friedrichstadt. — Gnttstadt. - Heilsberg. —

Jarmen. — Kemberg (Kr. Wittenberg). — Kirehberg-I-lunsrtick.

— Malente-Gremsmühlen. — Mariensee ‚(Westpr.). — Ober

Ingelheim. — Polkwitz i. Schi. -- Pritzerbe. — Ratzebui

i.Pomm. — Spangenberg, Bez.Kasseil. — Stromberg, Huns

rück. — Wanne. - ‚ ~_ ~ ‚ ‚
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Zur Ätiologie der Brustseuche.

Von 0bermedizinalrat Prof. Dr. Lorenz-Darmstadt.

(Schluß)

Hierzu eine Beilage Tafel III.

Einige hakterlologische Beobachtungen und Feststellungen.

Meine Veröffentlichungen in Nr. 5, 7, 9, 10 und 45 dieser

Zeitschrift von 1906 enthalten Mitteilungen über bakteriologische

Beobachtungen, die nicht als abgeschlossen gelten können, zum

Teil auch noch wiederholter Prüfungen bedurften. Bezugnehmend

auf jene Veröffentlichungen soll daher im nachstehenden ein

Überblick über meine Arbeiten im letzten Winter gegeben werden,

obwohl auch diese noch keinen Abschluß haben.

Zunächst will ich zurückgreifen auf die dem Artikel in

Nr. 45 d. Ztschr. von 1906 beigegebenen Mikrophotogramme. Um

eine Verwechslung deren Nummern mit den dem heutigen Artikel

beigefügten Photogrammen und Zeichnungen zu vermeiden, haben

diese jenen sich anschließende Nummern erhalten.

Die Mikrophotogramme Fig. 11 u. 12 der Tafel II stellen Bilder

von Ausstrichpräparaten dar, die ich in den Monaten Januar und

Februar 1906 aus operativ entnommenen Hautstücken von Pferden

des damals an Brustseuche verseuchten Dragoner-Regiments Nr. 24

hergestellt habe. In diesen Ausstrichen finden sich eine Anzahl

feine Stäbchen und auch fadenartige Gebilde, die sich nicht

intensiv färben lassen und daher auf den Photogrammen nicht

sehr deutlich hervortreten. Im Mikroskop sind sie bei guter

Beleuchtung jedoch genügend sichtbar, namentlich in dem Prä

parat zu Fig. 12, zu dem das Hautstück erst am zwölften

Krankheitstage entnommen war, während das zu dem Präparat

zu Fig. 11 vom fünften Krankheitstage stammt. In beiden

Bildern findet man feine Stäbchen mit zugespitzten Enden. Als

Tatsache führe ich an, daß ich noch eine größere Anzahl von

Präparaten besitze, die von Hautstücken direkt nach der asep

tischen Entnahme ansgestrichen wurden und von verschiedenen

brustseuchekranken Pferden und auch von meinen Versuchsfüllen

l herrühren, daß in allen aber die fraglichen Gebilde zu er

kennen sind. ‚

Die Abbildungen Fig. 13 und 14 der Tafel II weisen gleiche

oder doch jenen sehr ähnliche Gebilde auf. Es sind Ausstrich

präparate aus der Pericardialflüssigkeit eines Kaninchens (Nr. 5),

das 9 Tage nach der intravenösen Einspritzung einer Strepto

coccenkultur eingegangen war. Diese Kultur war im Januar 1906

aus der Hautabsonderung eines brustseuchekranken Beschälers

5 Tage nach dem Aufhören des Fiebers entnommen worden.

Auch von Präparaten, die aus Blut und Pericardialflüssigkeit

von Versuchskaninchen hergestellt wurden, besitze ich eine

große Menge. Die Kaninchen waren mit. den Coccerikulturen

infiziert, die ganz verschiedenen Beständen angehörigen Pferden

und auch zum Teil meinen Versuchsfüllen entnommen waren.

In allen diesen Präparaten aber finden sich die eigentümlichen

Spitzstäbchen. Die darin enthaltenen coccenartigen Gebilde

unterscheiden sich von den Coccen der zur Infektion der be

treffenden Kaninchen verwandten Kulturen wesentlich dadurch,

daß sie nicht wie diese sich nach Gram deutlich färben lassen

und überhaupt eine intensive Färbung nicht annehmen.

Die Wahrnehmung, daß in dem Lungenausstrich von dem

in Büttelborn im August v. J. eingegangenen Versuchsfüllen

deutlich feine Pilzgeflechte enthalten sind, die nicht nur echte

Verzweigungen haben, sondern auch Fäden aufweisen, die in

einzelne aus zugespitzten Stäbchen bestehende Teile zu zer

fallen scheinen (vgl. Fig. 8 der Tafel I), mußte die Vermutung

rechtfertigen, daß es sich hier, in den Hautausstricheu und in

den Ausstrichen aus Kaninchenperikardien, um Entwicklungs

‘formen eines und desselben Mikroben handeln könne, und daß

die seither als eine besondere unveränderliche Bakterienart an

gesehenen Streptococcen der Brustseuche gleichsam die Frücht

form des Pilzes darstelle. Daß Fruchtformeu (Oidien) niederer

Pilze sich als solche vermehren können und nur unter ganz

besonderen Verhältnissen wieder in die eigentliche -Pilzform
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auskeimen, ist keine neue Beobachtung. Auch ist es bekannt,

daß Streptocoecen ganz im allgemeinen unter gewissen Ziichtungs

einflüssen ihre Formen verändern, daß sie insbesondere ovale

und spindelförmige Gestaltungen annehmen und selbst in lang

gestreckte Gebilde, insbesondere in solche übergehen können,

die nach der einen Seite hin in eine lange, feine Spitze aus

laufen. Daß aus ihnen ein mit echten Verzweigungen versehenes

Pilzgeflecht hervorgehen kann, habe ich zwar noch nicht ge

lesen, doch ist erwähnt, z. B. von Bruini (Zentralblatt für

Bakteriologie, I. Abt, Bd. 38), daß die Streptothrix bazillen

und coccenartige Formen annehme.

Im Laufe des letzten Winters hat mich nun der Zufall eine

Beobachtung machen lassen, die mir eine Ziemlich sichere Aus

sicht auf den Nachweis der Richtigkeit meiner oben aus

gesprochenen Vermutung bietet, indem sie mir eine Methode

gezeigt hat, mittelst der es gelingt, auch künstlich

aus sogenannten Streptocoecen ein Streptothrix

geflecht erstehen zu lassen. Die Beobachtung besteht

in folgendem: Aus verschiedenen Streptoooccenkulturen, die ver

schiedenen Hengsten des Dillenburger Gestüts entstammten, sind

nach längerem Wachsen in kühler Zimmerlnft unter symbiotischen

Einflüssen anderer Pilzarten Mikroben hervorgegangen, die

zweifellos eine bestimmte Streptothrixart darstellen und auch,

nachdem sie auf Agarplatten sorgfältig isoliert waren, noch

einige Zeit deutlich die Streptothrixform behielten, dann aber

in Stäbchen iibergingen. Diese Form behalten sie bei kühler

Temperatur, auf Agar fortgezüchtet, bei, in Nährbouillon aber

gehen sie nach einiger Zeit in kurzspindelförmige Coccen über

und gleichen darin fast genau den in Fig. 6 der Tafel I ab

gebildeten Mikroben einer Serumkultur aus dem Pericardium

einer mit Streptocoecen von dem Goddelauer Pferd intraperitoneal

infizierten Maus. Eine deutliche Umbildung in die wirkliche

Streptococcenform kann man beobachten, wenn man die

gewonnenen Streptothrixkolonien auf Agarplatten ausstreicht

und diese einer Temperatur von 35——37°C aussetzt. Unter

diesen Verhältnissen vollzieht sich schon in wenigen Tagen

die Umwandlung. -

Die Kolonien der auf Agar gezüchteten Streptothrix er

scheinen als kleine, stark lichtbrechende, kreisrunde, nur schwach

und hervorragende Erhöhungen, sind bei auffallendem Lichte von

opalisierend blaugrauer Farbe. Bei stärkerer Vergrößerung

erkennt man in ihnen eine feine Granulierung, die nach der

Mitte hin ein schuppenartiges Aussehen gewinnt. Der Rand

erscheint mitunter leicht wellig, ist an sich aber glatt. Die

Farbe bei durchfallendem Licht ist gelbbräunlich. Wenn die

Kolonien älter werden, bemerkt man an ihnen in der Mitte eine

kuppelförmige Erhöhung, während die Umgebung abgeflacht er

scheint. In diesem hier beschriebenen Aussehen gleichen sie

also den Kolonien vieler Streptococcen.

Die aus den verschiedenen Stellen etwas älterer Kolonien

gefertigten Ausstrichpräparate unterscheiden sich dadurch, daß

die aus dem Rande angefertigten mehr die stäbchenförmigen

Keime, die nach der Mitte zu entnommenen die schönsten Ver

ästelungen, die von der kuppelförmigen Erhöhung aber die Ver

zweigungen mit in kuglige Gebilde auslaufenden Ästen auf

weisen. Vereinzelt sieht man auch Äste mit spindelförmigen

Verdickungen in ihrem Verlauf. Sowohl hierein, wie in dem

Auftreten kugliger Gebilde an den Enden mancher Äste und

in der Axt der Verästelung überhaupt, läßt sich die Ähnlich

 
keit mit den Streptothrixformen in den aus der Lunge ange

fertigten Präparaten nicht verkennen, wenn sie auch gerade in

der in Fig. 8 der Tafel I abgebildeten Stelle nicht so deut

lich hervortritt.

Über die näheren Züchtungsverhältnisse der hier isolierten

Streptothrixart kann ich nur angeben, daß ihr Wachstum in

den gewöhnlichen Nährsubstraten kein besonders üppiges ist,

und daß die aus diesen gewonnenen Produkte für Mäuse und

Kaninchen nur eine geringe Virulenz haben.

In dem in Nr. 5 d. Z. von 1906 enthaltenen Artikel, „Ein

Blick in die Ätiologie der Brustseuche“, habe ich bereits die

Ansicht ausgesprochen, daß es sich bei der Brustseuche um

eine Hautkrankheit handele. Die Veranlassung dazu gaben

mir Beobachtungen bei den verseuchten Landbeschälern des

Großherzoglich hessischen Landgestüts. Diese Beobachtungen

bestanden zunächst in der Wahrnehmung, daß verschiedene

Patienten, insbesondere solche, die keine Lungenerscheinungen

gezeigt hatten, einige Tage nach dem Aufhören des Fiebers

vermehrte Abschuppung der Haut und auch teilweisen Haar

ausfall, namentlich an den Extremitäten zeigten, daß ferner bei

einem derartigen Patienten in der genannten Zeit eine starke

Ausschwitzung an den Beinen und ums Maul entstand, eine

Erscheinung, die zwar wohl selten beobachtet wird, deren Vor

kommen mir jedoch von verschiedenen Militärkollegen mehrmals

bestätigt wurde. Wie in jenem Artikel erwähnt, habe ich in

der ausgeschwitzten Flüssigkeit Streptocoecen und Stäbchen

gleich den Rotlaufbazillen in großer Menge gefunden und die

Pathogenittit der aus dieser Flüssigkeit durch Mäusepassage

gewonnenen Streptococcenkultur — Stäbchen wurden dabei nicht

erhalten — sowohl bei Kaninchen, wie bei Pferden festgestellt,

eine Pathogenität, die sich bei der Fortzüchtung schon bald

verliert.

Zu den hier kurz wiederholten Beobachtungen kommen noch

Erwägungen, die gleichfalls darauf hinweisen, daß man es in

der Brustseuche mit einer Krankheit zu tun hat, die Ähnlich

keit mit dem Scharlach des Menschen hat. Wie bei jener

ist auch bei diesem der Befund der Streptocoecen vorhanden.

Bei Scharlachleichen soll er konstant sein, während in dem Blut

Scharlachkranker nur ein gewisser Prozentsatz (11) vorkommen

soll. Auch beim Scharlach hat man noch nicht die Erreger

schaft des dabei gefundenen Streptococcus nachweisen können,

wenn auch die günstige Wirkung des Antistreptococcenserums

bei Scharlachkranken vielfach behauptet wird.

Um über die in den Militärpferdebeständen beobachteten

Brustseucheinvasionen möglichst unterrichtet zu sein und auch

um die Ansichten der an Erfahrungen hierin reichen Militär

kollegen kennen zu lernen, habe ich inzwischen die in der

Zeitschrift für Veterinärkunde veröfl'entlichten einschlägigen

Arbeiten durchgegangen. Diese erschienen namentlich häufig,

als vor 20 Jahren Schütz den Diplococcus der Brustseuche

entdeckt hatte. Interessant sind. mir einige Mitteilungen er

fahrener Militärkollegen erschienen, die gerade für die Lehre

von der Ätiologie von gewisser Bedeutung sind. So findet sich

in einem Artikel von Zorn im 2. Jahrgang der Z. f. Veterinär

kunde, Seite 50, folgende Stelle: „Weiter erfolgen Über

tragungen des Giftes der Brustseuche auf Pferde der Armee

dort, wo letztere‚aus Mangel an größeren in sich abgeschlossenen

fiskalischen, kommunalen usw. Stalletablissements auf Privat

gehöften untergebracht sind, innerhalb welcher in mehr oder
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minder erheblichem Umfange auch Privatpferde verkehren. Es

sind unter diesen Umständen Infektionen von Militärpferden

schon dadurch perfekt geworden, daß letztere beim Passieren

des Hofes auf zwei bis drei Schritt Entfernung an Zivilpferden

vorübergingen, die zum Zweck der Ausspannung auf das be

treffende Gehöft gekommen waren, und bezüglich welcher sich

dann bei späteren Recherchen herausstellte, daß die Tiere um

die kritische Zeit an Brustseuche gelitten oder diese Krankheit

kurz zuvor erst überstanden hatten.“ Mehrere, darunter Zorn

und Schirmann (2. Jahrgang d. Z. f. Veterinärkunde, Seite 311),

sind der Ansicht, daß es sich bei der Brustseuche um ein

flüchtiges, leicht bewegliches, mobiles Contagium handele,

während Ruttkowski (2. Jahrgang der Z. f. Veterinärkunde,

Seite 165) die Ansicht äußert, daß die Seuche seltener durch

direkte Ansteckung, als auf miasmatischem Wege entstehe.

Zorn hält besonders die ausgeatmete Luft und den Nasen

ausfluß, den Harn und die Exkremente für gefährlich.

Daß sich die ausgeatmete Luft, der Nasenausfluß, der Harn

und die Exkremente brustseuchekranker Pferde für eine direkte

Infektion nicht eignen, darüber dürfte wohl nicht viel zu sagen

sein. Würde dies der Fall sein, dann wäre längst die Über

tragbarkeit hierdurch experimentell festgestellt. Richtig ist

allerdings nach meiner Wahrnehmung die Behauptung, daß das

Contagium ein leicht bewegliches ist, nur befindet sich das für

eine direkte Übertragung geeignete nicht in den flüssigen Körper

abscheidungen, sondern in den mehr trockenen der Haut. Zwar

dürften auch die flüssigen Ausscheidungen Veranlassung zur

Verbreitung der Seuche geben, aber wohl nicht durch direkte

Übertragung, sondern — wie Ruttkowski behauptet — auf

miasmatischem Wege.

Die bewußten, von Schütz vor 20 Jahren gefundenen und

gezüchteten Diplo- und Streptococcen sind in den Ausscheidungen

brustseuchekranker Pferde, insbesondere bei Sektionen leicht

nachzuweisen. Peter (1. Jahrgang der Zeitschrift für Veterinär

kunde Seite 117) hat sie auch im Darmschleim nachgewiesen. Daß

man inzwischen an der Erregerschaft der bewußten Streptococcen

zweifelte und sie für harmlose oder wenigstens bei der Ent

stehung der Brustseuche unbeteiligte Bakterien hielt, die höchstens

Veranlassung zu einer Mischinfektion geben könnten, das

beruht auf den wohl schon zu bald nach den ersten

bakteriologischen Feststellungen aufgebauten Lehren

dieser noch neuen Wissenschaft.

Die bakteriologischen Lehrbücher bringen übereinstimmend

die verschiedenen Formen der Bakterien als Gruppen konstanter

Arten. Die für die Zoologie und Botanik allgemein

gültige Lehre von der Constanz der Arten wurde kurzer

Hand auf die verschiedenen Bakterienformen über

tragen. Der Umstand, daß es in der Reinkultur in vitro nicht

gelingt, wesentliche Formveränderungen — von der gewöhn

siehen Sporenbildung abgesehen — künstlich zu erzeugen, hat

den Glauben an die Richtigkeit der aufgestellten Lehre bestärkt

und das vollständige Inabredestellen des im Widerspruch hierzu

stehenden Pleomorphismus der Bakterien verursacht. Werden

wirklich einmal abweichende Formen im Wachstum von Bakterien

gesehen, dann hilft man sich einfach mit dem Ausdruck „Involutions

formen“ ohne eigentlich dafür eine richtige Definition zu finden,

keineswegs aber einen triftigen Grund. Nachdem ich nun im

Januar 1906 mit den aus den Hautausscheidungen brustseuche

kranker Beschäler gezüchteten Streptococcen bei Pferden des
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gerufen und die Wirkung genannter Coccen bei Kaninchen fest

gestellt hatte, nahm ich zunächst den gefundenen Streptococcus für

den Erreger. Eigentümlich erschien mir damals gleich das Ver

schwinden der Streptococcen im Blut der Versuchskaninchen

trotz der heftigen Reaktion, die schon bei Anwendung kleiner

Dosen eintrat. Mit der öfteren Umziichtung der Kulturen machte

sich nun bald ein Schwächerwerden der Wirkung bei Kaninchen,

wie bei Pferden, bemerkbar. Ich injizierte daraufhin den

Kaninchen stärkere Dosen, worauf dann wieder Erkrankungen

eintraten. Diese Erkrankungen waren aber anderer Art. Es

entstand nähmlich eine Streptococcenseptikämie und, was ich

vorher bei den kleinen Dosen der überaus wirksamen Kulturen

nicht nachweisen konnte, trat nun deutlich auf, nämlich Über

füllung des Blutes mit Streptococcen. Ich stand somit vor

einem Rätsel, das aus der mir zugänglichen Literatur nicht zu

lösen war. Ich durchsuchte nun die von mir in größeren Mengen

angefertigten Präparate mit Sorgfalt und fand, daß gerade nach

der Anwendung der kleinen ~Dosen frischer wirksamer Haut

streptococcen nicht diese in dem Blute und der Perikadialfliissigkeit

der Versuchskaninchen sich vorfanden, sondern konstant feine

Stäbchen, wie sie in Fig. 14 der Tafel II abgebildet sind. Diese

Wahrnehmung sagte mir nun deutlich, daß hier etwas neues, noch

nicht beschriebenes vorliege und daß hier tatsächlich eine Form

veränderung, ein Pleomorphismus, festgestellt sei. Meine weiteren

Arbeiten bestanden nun in einem fortwährenden Suchen und Tasten

nach weiteren Erscheinungen. Daß dabei manche Täuschungen vor

kamen, liegt auf der Hand. Öfter mußte ich meine im voraus

gewählte Richtschnur bei den Untersuchungen ändern, bis ich

allmählich den Zusammenhang merkte. Die fortgesetzten Ver

suche, wie sie in dem ersten Teil dieses Artikels beschrieben

sind, haben mir nun endlich nach und nach die Spuren gezeigt,

denen ich folgen mußte und so ist nun für mich wenigstens ein

wesentlicher Teil der Biologie des bewusten Erregers klargelegt.

Das Auftreten der Streptothrixgeflechte in der Lunge eines

nach längerem Kranksein eingegangenen Füllens und der

Nachweis gleicher oder ähnlicher Gebilde in dem rete Malpighii

der Haut dieses und anderer Versuchsfillen, das Erscheinen

von Streptothrixästen in mit Aspergillus verunreinigten Strepto

coccenkulturen ließen für mich keinen Zweifel mehr zu, den

ausgewachsenen Erreger in diesem Fadenpilz gefunden zu haben.

Inzwischen ist es mir nun auch bei Anwendung gewisser Vor

sicht und bei Beobachtung verschiedener Momente gelungen,

die Umwandlung der Streptococcen auf künstlich reingezüchteten

Aspergilluskulturen regelmäßig zu beobachten, und zwar sowohl

die Umwandlung in verästelte Fäden, wie auch in Stäbchen, die

sich kaum von Rotlaufbazillen unterscheiden. Auch die rück

wärtige Umwandlung dieser Stäbchen oder verästelten Fäden

in Streptococcen gelingt wieder, wenn man sie in Nährbouillon

bringt. Diese Umwandlungen sind allerdings an bestimmte

Entwicklungsperioden des Pilzes gebunden. Ist der richtige

Moment noch nicht da, oder ist er um einige Tage überschritten,

so gelingt die Umwandlung nicht mehr und der Pilz wächst

seiner weiteren Entwicklung in der einmal eingeschlagenen

Richtung entgegen. Die Umwandlung der Streptococcen in

Fäden aber erfolgt unter dem Auftreten so eigentümlicher Formen,

daß sie auch Ungläubige überzeugen wird, wenn sie sich die

Mühe nehmen wollen, es zu beobachten. Auch die Umbildung

der Faden- und Stäbchenform in Streptococcen vollzieht sich
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derart, daß eine Täuschung ausgeschlossen ist. Beschickt man aus

einer mit solchen Wuchsformen der Streptothrixstäbchen versehenen

Aspergilluskultur frische Nährbouillon, so findet darin zunächst

eine rasche Vermehrung der eingestiten Gebilde — mitverimpfte

Aspergilluskeime entwickeln sich stets viel langsamer — ohne

wesentliche Formumwandlung statt und erst, nachdem eine leb

hafte Vermehrung der Stäbchen eingetreten ist, beginnt die

Abschnüruug der Coccen innerhalb der Stäbchen und Fäden und

die Vermehrung und das Dickerwerden zu schönen Strepto

coccenformen. Eutnimmt man solchen Kulturen nacheinander

Proben zu Ausstreichpräparaten, so kann man die Umwandlung

deutlich verfolgen.

Mit all diesen Feststellungen ist aber das noch nicht erreicht

gewesen, was für die Praxis das wichtigste ist, nämlich die

Erzeugung wirksamer Kulturen zur Immunisierung; denn der

Pilz ist in seiner Faden- und Stiibchenform, wie ich ermittelt

habe, bei Kaninchen und Pferden bei intravenöser Einverleibung

nicht virulent. Ältere Streptococcenkulturen aber können zwar

subkutan Eiterung und in der Blutbahn, namentlich bei An

wendung stärkerer, Dosen, Streptococcenseptikämie erzeugen,

nicht aber diejenige Erkrankung hervorrufen, die nötig ist, um

Immunität zu erzeugen. Dies trifft eben nur für die frisch aus

der Haut hergestellten Coccen zu, nach deren Einverleibung man

bei Kaninchen und Pferden Fiebersteigerung, bei letzteren aber

nach 15—18 Tagen das Auftreten von Streptothrixegflechten

in Hautstellen nachweisen kann, wie es von mir in dem ersten

Teil dieses Artikels dargestellt ist. Ich hoffe nun aber auch,

der Lösung der Aufgabe näher gerückt zu sein, immer wirksame

Coccenkulturen herstellen zu können.

Auf der Haut brustseuchekranker Pferde einige Tage nach

dem Fieberabfall erscheinen verschiedene Kokkenformen. Das

Herausfinden der echten ist schwer, und ich habe mich dazu,

wie beschrieben, meist der Mäusepassage bedient. Je später bei

an intraperitoneal infizierten Mäusen eine bemerkbare Erkrankung

auftrat, um so sicherer war das Ergebnis. Die so gewonnenen

frischen Coccenkulturen haben stets das eigenartige, daß sich darin

dicke Diplococcen finden, die bei der Fortzüchtuug allmählich

verschwinden. Wie jeder andere in solchem Falle gewesen

wäre, war auch ich stutzig darüber und dachte immer wieder

an einen besonderen Coccus, der als Art für sich allein der

Erreger sein könnte. Seit längerer Zeit aber habe ich Ge

legenheit gehabt, mich von der Zugehörigkeit der bewußten

dicken Diplococcen zu den Streptococcen zu überzeugen, denn

ich habe letztere aus ersteren direkt hervorgehen sehen. Ich

habe aber auch das Hervorgehen von dicken Diplococcen aus

zusammenhängenden Massen von schönen, stets zu vieren im

Viereck zusammenliegenden Coccen beobachtet.

Die nähere Beschreibung dieser Coccen, ihre Bedeutung in

der Entwicklungsgeschichte der Streptothrix behalte ich mir für

später vor.

Hier möchte ich zum Schlusse nur noch bemerken, daß ich

vollständig darauf gefaßt bin, man werde die von mir dar

gelegten Umwandlungen der Pilzformen mit der kurzen Modi

fikation negieren: „Das gibt’s nicht“. Ich werde aber hoffent

lich zum zweitenmal in meinem Leben es erfahren, daß die

Anwendung in der Praxis über die Kritik der Vertreter der

Wissenschaft hinweggeht, der Wissenschaft, von der Alexander

von Humboldt sagt, daß sie verwerflich handle, wenn sie

von vornherein zweifle, ohne zu prüfen.

 
Erklärung der Abbildungen auf Tafel III.

15: Mikrophotogramm eines Schnittpräparats aus der Haut den

Wallerstädtenei‘ Füllen (Versuch II). Streptothrixgeficcht mit

hyphenartigen Ausläufern innerhalb der Bete Malpighii in der

Nähe einer Harnpapille. Färbung nach Gram. Aufnahme von

Zeiß in Frankfurt a. M. Vergrößei‘ung 1000fach.

16: Zeichnung aus einer anderen Stelle desselben Präparats.

Hyphenartige Äste mit Verzweigungen im Rote Malpighii.

Zeichnung von Dr. Garth-Darmstadt. Vergrößerung600fach.

Fig. 17: Zeichnung aus einem anderen Schnittpräparat aus dem

selben I-hutstiick, wie das zu Fig. 15 und 16. Nach der

Epidermis auslaufende Äste der Streptothrixfälden. Zeichnung

von Dr. Garth-Darmstadt. Vergrößerung 600fach.

Fig. 18: Zeichnung aus einem weiteren Schnittpräparat von dem

selben Hautstilck. Nach den in die Haarscheiden auslaufenden

Ästen der Streptothrixfdden. Zeichnung von Dr. Garth—

Darmstadt. Vergrößerung 600fach.

Fig. 19: Mikrophotogramm eines Ausstrichpräparats aus einer in

Symbiose mit anderen Pilzen auf Agar gewachsenen Strepto

coccenkultur. Darin Streptothrixfitden mit kugligen Ver‘

dickungen an den Enden. Färbung nach Gram. Aufnahme

von zus in Frankfurt a. 1u. Vergrößerung 1000fach.

Fig. 20: Mikrophotogramm eines Ausstrichpräparats aus einer

Streptotbrixkolonic von einer Agarplatte, auf die Material

aus der Kultur ausgesät war, der das Präparat zu Fig. 19

entstammt. Färbung nach Gram. Aufnahme von Zeiß in Frank

furt a M. Vergrößerung 1000fach.

. 21: Zeichnung aus einem Ausstrichpräparat aus der kuppel

förmigen Erhöhung einer älteren Streptotbrixkolonie auf

Agarplatte. Färbung nach Gram. Zeichnung von Dr. G arth

Darmstadt. Vergrößerung 600fach.

. 22: Mikrophotogramm eines Ausstrichpräparats aus einer Strich

kultur auf einer mit einer Streptotbrixkolonie beschickten

Agarplatte, die 10 Tage bei 12-—15° U‘ gestanden_hat. Färbung

Fig.

Fig.

F.65

F‘65

nach Gram. Aufnahme von Zeiß in Frankfurt a. M. Ver

größerung 1000fach.

Fig‘. 23: Mikrophotögramui ‘eines ‘Ausstrichriräparzits aus ‘einer

Strichkultnr auf einer mit einer Streptothrixkolonie beschichten

Agarplatte, die 4Tage bei 35--370 C gestanden hat. Färbung

nach Gram. Aufnahme von Zeiß in Frankfurt a. M. Ver

größerung 1000fach.

Yohimbin für die Praxis!

Von Kreistierarzt Dr. Rud. Schmldt-Ziegenhain, z. Zt. Paris.

Bald hier bald dort konnte man mehr oder minder kurze

Notizen über das Yohimbin lesen, so daß mancher Kollege in

der Überzeugung, es müsse doch etwas daran sein, dem Mittel

näher treten wollte. Es schreckte ihn aber der hohe Preis,

insbesondere im Hinblick auf den unsicheren Erfolg der Be—

handlung. Ein gut Stück weiter auf dem Wege der Yohimbin

verwendung in der Tierheilkunde hat uns hoffentlich die schöne

Abhandlung von H. Holterbach in der D. T. W. Nr. 13 und

14 a. er. gebracht, der ich mich in fast allen Stücken an

schließen kann, soweit es sich um die Sexualwirkung des Mittels

handelt. Ich kenne ‘Yohimbin seit dem Jahre 1903 und habe

ihm seit Jahren schöne und zahlreiche Erfolge besonders bei

weiblichen Tieren zu verdanken. Gleichwohl beabsichtige ich

nicht, die Kasuistik zu bereichern, sondern will nur auf die

beiden erwähnten Punkte eingehen: die unsichere Wirkung

und den Preis.

Hier in Frankreich hat man vor 4*5 Jahren aus einer

Pflanze des französischen Kongo ein Alkaloid „lboga'ine“ isoliert

(These de Landrin), dem ähnliche Wirkungen zugeschrieben

wurden, das aber fast gänzlich versagt hat. Man ist deshalb

in Frankreich auch dem Yohimbin nicht näher getreten, weil
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von seiten der Chemiker behauptet wurde, es sei mit dem

Ibogai'ne identisch. Zweifellos ist jedenfalls das Yohimbin in

seiner Wirkung dem Iboga‘ine erheblich überlegen, wenn ich es

auch nicht als ein zuverlässiges Mittel hinstellen kann. Immer

hin scheint mir in manchen Fällen die Unsicherheit in der

Diagnose und in der Dosierung gelegen zu haben. Es

leuchtet ohne weiteres ein, daß geschlechtliche Unlust auf Grund

z. B. anatomischer Abnormitäten auch durch Yohimbin nicht

beeinflußt werden kann.

Überall aber, wo die Tiere zur Stallhaltung verurteilt sind,

den sie nur zur Arbeit verlassen, und wo überdies etwa boden

fremde Rassen gezogen werden, wie z. B. die Simmentaler in

Hessen, da wird es als großer Übelstand empfunden, daß die

Brunst gerade bei den weiblichen Tieren so häufig und lange

ausbleibt. Es ist dies ein rein physiologischer Mangel, wenn

man will; es ist alles da, es fehlt nur der Antrieb. Da ist

das Yohimbin am Platze. Es bewirkt einen reichlicheren Blut

zufluß nicht nur zu den äußeren Geschlechtsteilen, sondern

auch den Geschlechtsdrüsen und den nervösen Geschlechts

zentren. Alle Bedingungen zur Begattung werden erfüllt. Ein

reifer Follikel ist bei diesen Tieren fast immer vorhanden, wie

man sich auf den Schlachthöfen überzeugen kann. Unter dem

Einfluß der stärkeren Blutzufuhr platzt dieser und entleert sein

Ei in die Tube, so daß auch die Möglichkeit einer Befruchtung

gegeben ist. (Andernfalls würde ja die Yohimbinverwendung

bei der Stute usw. nichts vor einem Zwangssprung voraus haben!)

Es tritt zugleich eine Brunst ein, welche sich von der natür

lichen in nichts unterscheidet. Dasselbe läßt sich aber durch

Yohimbin auch in vielen jener Fälle erreichen, wo der Mangel

die Folge einer Vaginitis oder Metritis ist, sofern der Zer

störungsprozeß noch nicht zu große Fortschritte gemacht hat.

Ich habe in allen diesen Fällen, wo die Diagnose

sicher war, auch Erfolg gehabt.

Allerdings ließ der Erfolg manches zu wünschen übrig.

Einmal trat eine auffallende Brunst in kurzer Zeit auf, ein

andermal war sie kaum merklich und ließ lange auf sich warten.

Alle Sorten des Handels habe ich versucht, worunter mir von

Knoll-Ludwigshafen, der chemischen Fabrik in Güstrow und

von Merck-Darmstadt bereitwilligst "ersuchsdosen zur Ver

fügung gestellt wurden. Alle Präparate kann ich empfehlen,

sofern sie Yohimbinum hydrochloricum purlssimum darstellen.

Dagegen scheint mir das sog. denaturierte Yohimbin ein

Fehlgriff, ganz abgesehen von seiner erheblich schwereren

Löslichkeit. Es leuchtet mir auch nicht ein, weshalb nicht dem

Tierarzt und den Tierbesitzern dasselbe reine Material vertrauens

voll in die Hand gegeben werden soll, wie dem Mensch enarzt

und seiner Klientel. Mißbrauch ist doch bei jenen, denen

die Dosierung für Menschen nicht bekannt ist, weniger zu be

fürchten, als bei diesen!

Soweit tunlich, wollen wir aber heutzutage unsere Arznei

mittel nicht aus der Hand geben; wir haben alle Ursache,

die subkutane und intravenöse Anwendung in der

Praxis zu bevorzugen. Besagter angeblicher Mißbrauch

wäre dann überdies von vornherein ausgeschlossen. —— In

Hinblick auf den Preis von durchschnittlich jedesmal 20——30 M.

für das Mittel, wenn man es per os'gibt, habe ich deshalb vor

einigen Jahren die Subkutandosis für Pferde und Rinder er

mittelt, wobei sich ergab, daß eine sehr hohe Dosis ohne

Schädigung gegeben Werden kann. So konnte ich zwar

 

einen billigeren und auch rascheren, — und das ist doch in

mancher Hinsicht wichtiger, als Holterbach zugeben will, —

aber leider nicht zuverlässigeren, gleichmäß'geren Erfolg er

zielen. Holterbach ist in dieser Richtung zu dem Ergebnis

gelangt (l. 0.): „Die Dosen sind häufig zu geben, und es muß

ihre Einverleibung in den Organismus dem Besitzer des Tieres

überlassen werden. Dafür taugt die subkutane Injektion nicht.“

In der Erkenntnis nun, daß zur allgemeineren Verwendung

des Yohimbin nötig sei, daß das Mittel

l. billiger,

‘2. von zuverlässiger Wirkung,

3. möglichst schon bei einmaliger Injektion wirksam

sei, habe ich seit ca. 1 Jahre verschiedene Versuche angestellt,

welche ich nunmehr von Erfolg gekrönt glaube. llengen& Co.

Hannover haben nach meinen Angaben eine sterile Lösung her

gestellt und in ihre Liste aufgenommen, welche in den meisten

Fällen schon nach einmaliger Injektion eine völlig

genügende Brunst in 3 bis 6 Stunden auszulösen inl

stande ist, die in der Regel 30 bis 40 Stunden anhält.

Andernfalls ist nach 24 Stunden eine weitere Dosis zu verab

reichen. Meist sind die Erscheinungen so ausgeprägt, daß man

an eine künstlich erregte Brunst kaum glauben mag. Dabei

tritt in 90 Proz. der Fälle Befruchtung ein; in den

übrigen Fällen kehrt der Geschlechtstrieb in der für die be

treti‘ende Tierart charakteristischen Frist von selbst und in

natürlicher Stärke wieder.

Die Dosis ist zunächst nur für Pferde und Rinder be

messen ünd wird von der Firma Beugen & Co., welche be

kanntlich nur mit Tierärzten arbeitet, in steriler Lösung

haltbar geliefert. Der Preis der Dosis ist auf l Mark festgesetzt.

Für Überlassung der Herstellung hat sich die Firma in dankens—

werter Weise verpflichtet, einen nicht unbetrttchtlichen Prozent

satz der Bruttoeinnahmen dem „Unterstützungsverein für

Tierärzte“ zuzuführen.

Mit dieser Lösung halte ich die Möglichkeit für gegeben,

dem Yohimbin eine weit ausgedehntem Anwendung in der Tier

heilkunde zu sichern, als dies bisher möglich war.

Aber nicht allein für giiste Kühe und Stuten, sprungunlustige

Bullen und Hengste, auch für Lähmnngszustände, deren

Ursache in den nervösen Zentren zu suchen ist, sind

diese Lösungen der bisherigen Yohimbin-Therapie überlegen.

Auch ich habe seit Anwendung des Yohimbin dessen Nerven

wirkung beobachtet, die ich mit Holterbach für beachtenswert

halte. Jedoch scheint diese spezifische Wirkung auf das

Nervensystem erst mit Erhöhung der Dosis einzutreten,

während gleichzeitig die Geschlechtswirkung nachläßt

Zum Schluß weise ich nochmals darauf hin, daß nur eine

reiflich erwogene Diagnose, deren Eventualitäten hier zu

erwägen überflüssig sein dürfte, zur allgemeinen Wertschätzung

des Mittels führen kann und muß.

Referate

Vertikaler Strabismus mit Asymmetrie und lieviation

des Kopfes beim Pferd.

Von den Militär-Veterinärcn Clergct, Fayet und Dr. E. Nicolas.

(Rccueil d'All'ort. 80. Oktober 1906.)

Im Verlauf weniger Monate haben die Verfasser drei Fälle

von Strabismus bei Militärpferden zu beobachten die Gelegenheit

gehabt. '

t’
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Bei der ophthalmoskopischen Untersuchung eines vierjährigen

Remontepferdes war ihnen die abnorme Lage der Pupille des

linken Auges aufgefallen. Statt sie wie gewöhnlich in der

unteren Hämisphäre des Auges zu finden, schien. sie in der

oberen zu liegen, so daß man, um sie zu sehen, schief von unten

nach oben blicken mußte. Eine vergleichende Untersuchung

beider Augen zeigte bald, daß das linke Strabismus nach unten

zeigte. Nahm man nämlich den Rand der unteren Augenlider

als fixen Punkt an, so ließ der rechte eine 1—2 mm breite

Zone der Sklera unter der Kornea frei, während der linke eine

Zone von 4—5 mm der Kornea üherdeckte. Zog man die oberen

Augenlider bis zum Augenhöhlenrand zurück, so sah man auf

dem rechten Auge die Sklera nur etwa 0,5 cm breit, während

man links etwa 1 cm davon sah. Das rechte Auge ist also

normal, während das linke mit Strabismus nach unten be

haftet ist.

Der Kopf wird schief von oben nach unten und von links

nach rechts getragen, so daß das Nasenende nach rechts auf

die Seite des normalen Auges kommt; dies ist besonders der

Fall, wenn das Pferd durch die obere Halbtiire seiner Box

schaut, während es kaum zu bemerken ist, wenn es beim Fressen

nach dem hinteren Teil der Box gekehrt ist. Sogar beim

Senkrechthalten des Kopfes liegt dies linke schielende Auge in

einem tiefem Niveau als das rechte. Im übrigen ist dasselbe

ganz normal. '

Ein zweites achtjähriges Pferd zeigt wie das vorige Strabismus

auf dem linken Auge, aber es hält nicht nur seinen Kopf schief,

sondern auch der Hals ist etwas um die Längsachse gedreht,

und ist bei ihm außer der Asymmetrie der Augenhöhlengegend

noch eine solche der Ohren zu bemerken, da die linke Ohr

’muschel etwas zur Seite steht.

Das Pferd ist sehr bösartig, schlägt und beißt, besonders

wenn man sich ihm in seiner Box von der linken Seite nähert.

Bei einem dritten Pferd sitzt am rechten Auge die Ein

trittsstelle des Augenuerven so tief, daß man bei normaler

Dilatation der Pupille nur ein sehr kleines Segment desselben

zu sehen bekommt. Es leidet an diesem Auge an Strabismus

nach oben mit breiter, fast kreisförmiger Öffnung der Augenlid

spalte; am linken Auge hat es Strabismus nach unten mit tiefem

Herabfallen des oberen und Einziehen nach innen des unteren

Augenlides. Wie die beiden anderen Pferde, hält es den Kopf

auch schief mit dem Nasenende nach rechts und ist bei ihm

Asymmetrie der Orbitalgegenden und der Ohren vorhanden.

Als neue Umstände kommen hier aber noch hinzu: l. Stra

bismus nach oben am rechten Auge, so daß das untere Ende

der Kornea den Rand des unteren Augenlides um 7,8 mm über

ragt. 2. Die verschiedenartige Öffnung der beiden Augenlid

spalten, die beim rechten Auge, da sich die Augenlider auch

bewegen, nicht auf einer Lähmung des Kreismuskels der Augen

lider beruhen kann, und beim linken, wo das gleiche der Fall

ist, nicht auf einer Lähmung der Heber des Augenlides. Das

Heraufziehen des rechten oberen Augenlides und das Herunter

fallen des linken sind Erscheinungen, die nur mit dem beider

seitigen Strabismus in Verbindung stehen. Die innigen apo

neurotischen Verbindungen, die der innere Heber des oberen

Augenlides (musc. levator palpebrae superioris) mit dem oberen

Geraden (musc. rectus oculi superior) unterhält, erklären die

beiden Vorgänge zur Genüge, denn sobald der obere Gerade

 
das Auge nach oben dreht, so hebt sich auch das obere Augen—

lid, und so oft sich durch Nachlassen desselben die Pupille nach

abwärts senkt, so folgt ihr auch das Augenlid. 3. Das Zurück

ziehen des linken unteren Augenlides, auf welchem eine deutlich

ausgesprochene Querfalte, die rechterseits nicht vorhanden ist,

sichtbar ist. Wo kommt nun diese her? Beim Pferd hat das

untere Augenlid keine Abwärtszieher, der innere Gerade (musc.

rectus oculi interni) schickt aber Ausläufer in dasselbe, und ist

der ‚vorliegende Fall ein Beweis dafür. In dem Moment, wo

der innere Gerade die Pupille herunterzieht, so zieht er auch

das Augenlid herunter. Wurde nun nach Einträufelung von

Kokain die Bindehaut der Kornea mit einer Pinzette gefaßt und

das Auge nach oben bewegt, so verschwand die Querfalte auf‘

dem Augenlide.

Wie stehen nun die hier beobachteten Hauptsymptome, der

Strabismus, die Deviation des Kopfes und die Asymmetrie mit

einander in Verbindung! Ist die faziale Asymmetrie der Orbital

gegenden die Ursache des Strabismus oder ist das Umgekehrte

der Fall. Es wäre wohl anzunehmen, daß durch angeborene

Asymmetrie des Kopfes die Ansetzstellen des oberen und unteren

Geraden etwas verlegt sein könnten und diese Muskeln infolge

dessen dem Organe, das sie bewegen, eine abnorme Richtung

geben. Die falsche Richtung des korrespondierenden Ohres

würde sich dann auch aus einer fehlerhaften Anheftnng der

Ohrmuskeln erklären.

Welches wäre aber die Ursache des Strabismus des linken

Auges in allen drei Fällen, wenn saimitiver Strabismus vor

handen gewesen war‘? Um dies zu erklären, miißte man die

Hypothese annehmen, daß eine Läsion im Nervenast des

oberen Geraden oder im Muskel selbst vorgelegen habe, was

aber klinisch nicht bewiesen werden kann, da Symptome einer

Entzündung oder Geschwulstbildung vollständig fehlten.

In deßmenschlichen Ophthalmologie wird in der Regel fest

gestellt, daß der Strabismus mit Doppeltsehen einhergeht, so

daß die beiden Bilder die sich auf den zwei Netzhäuten fixiert

haben, im Gehirn nicht als eines zum Bewußtsein kommen,

sondern jedes einzelne wahrgenommen wird. Dieser Umstand

ruft bei schielenden Menschen Schwindel hervor, und um diesem

aus dem Wege zu gehen, dreht der Schielende den Kopf zur

Seite, so daß er den Gegenstand nur mit einem Auge sieht.

Könnte dies nicht auch beim Pferde der Fall sein, und wäre

dies in unseren Fällen beobachtete intermittierende Deviation

des Kopfes nicht ein Beweis dafür?

Von welchem praktischen Interesse sind nun diese Befunde!

1. Obschon die Augen des Pferdes gesund zu sein scheinen,

so können sie doch drei Kardinalsymptome aufweisen, nämlich

Strabismus, Asymmetrie des Angesichts und Deviation des

Kopfes.

2. Strabismus nach unten auf dem linken Auge scheint eine

Drehung des Kopfes nach rechts zur Folge zu haben.

3. Die unbestimmte Ursache des Strabismus soll eher in

einer angeborenen Mißbildung der Knochen und Muskeln der

Augenhöhle gesucht werden, als in einer Lähmung, die wie in

unseren Fällen zwar nicht klinisch, aber vielleicht durch ganz

genaue Untersuchungen bei der Sektion zu finden wäre.

4. Der Minderwert, den das Pferd dadurch erleidet, hat seine

Ursache eher im ästhetischen Fehler als im funktionellen.

Helfer.
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(‘Aus der med. Klinik der Ticrä.rztlichen Hochschule in Budapest)

Über die Folgen des Verschlusses der Gekrösarterifln

mit besonderer Berücksichtigung der Thrombose der

Gekrösarterien beim Pferd.

Von Prof. Dr. J. liiarck.

(Archiv für‘ wissenschaftliche und praktische Tierheilkunde, 33. Bd., 3. Heft)

Merck stellte an Hunden und Pferden, sowie an einem Esel

Versuche an über die nach Unterbindung von Gekrösarterien

sich einstellenden Zirkulationsstörungen. Hinsichtlich der Einzel

heiten und insbesondere der Operationstechnik muß auf das

Original verwiesen werden. Aus den Ergebnissen sei nach

stehendes hier kurz wiedergegeben:

A. Wirkung des Verschlusses der Gekrös'srterien

auf den Blutumlauf des Darms.

In allen jenen Fällen, in welchen nach dem Verschluß der

Gekrösarterien das Einströmen von arteriellem Blut in das

Gebiet dieser Arterien vollständig verhindert wird, dabei aber

die entsprechenden Venen durchgängig bleiben, hat die Ver

legung der Gekrösarterien eine dauernde Anämie der ent

sprechenden Darmabschnitte zur Folge. Nach der gänzlichen

Ausschaltung irgend eines Darmabschnittes aus dem Blutumlauf

in der Weise, daß nicht nur die demselben entsprechenden

Arterien und Venen, sondern außerdem auch sämtliche arterielle

wie veuöse Anastomosen unterbunden werden, ist die Anämie

des Darmes weniger deutlich ausgebildet, und es er

scheinen die entsprechenden Gekrösvenen stärker als

normal gefüllt. Demgegenüber verursacht der Verschluß von

mindestens zwei benachbarten Dünndarmarterien bzw. einer

Grimmdarm- oder Blinddarmarterie nahe ihrer Ursprungsstelle,

wenn dabei die Anastomosen derselben durchgängig bleiben,

stets eine hämorrhagische Infiltration der Darmwand.

Unterbindet man außerdem noch die Venen, wobei jedoch so—

wohl die arteriellen als auch die venösen Anastomosen frei

bleiben, so erreicht die hämorrhagische Infarzierung

einen viel stärkeren Grad.

Die früheren Autoren erblickten die Ursache der Bildung

des hämorrhagischen Infarktes im Rücklauf des venösen Blutes

in die Kapillaren der undurchgängig gewordenen Arterien. Die

Marekschen Versuche haben außer Zweifel gestellt, daß nach

der Unterbindung von Arterien kein Rückfluß des venösen

Blutes in die entsprechenden Kapillaren stattfindet. Zur Aus

bildung des hämorrhagischen Infarktes kommt es nur dann,

wenn in das Gebiet der undurchgängig gemachten Arterien zwar

arterielles Blut hineingelangt, doch nicht in genügender Menge

und folglich auch nicht unter dem Druck, der erforderlich ist,

daß nach Ablauf einer gewissen kurzen Zeit die Strömung des

Blutes durch die Kapillaren nach den Venen des Ausschaltungs

gebietes unter einem solchen Druck bzw. mit einer solchen

Geschwindigkeit strömt, welche den normalen Verhältnissen

gleichkommt oder von denselben höchstens nur unbedeutend ab

weicht. Infolge der erheblichen Verlangsamung der Blut

strömung wächst die Durchlässigkeit der Kapillarwand, der

Lymphstrom wird träger, in den Lymphspalten sammelt sich

seröse Flüssigkeit an.

Das jeweilige Verhältnis zwischen der Ausdehnung

des ausgeschalteten Gebietes und dem Gesamtquer

schnitt der vorhandenen Anastomosen ist der Hauptsache

nach entscheidend in der Beziehung, ob überhaupt und in

welchem Maße die hämorrhagische Infarzierung zur Ausbildung

 

gelangt. Allmählich erfolgende Verschließung irgend einer

Arterie ermöglicht, daß in das ausgeschaltete Gebiet mehr Blut

als nach plötzlich erfolgtem Verschluß einströmt. Bestehende

Herzschwäche begünstigt das Zustandekommen der venöscn

lnfiltratiou. Komplikationen werden dadurch geschaffen, daß

die infolge der Anämie vorschreitende Darmnekrose die Ver

mehrung der Bakterien des Inhaltes fördert und somit zur Bauch

fellentzündung Anlaß gibt.

B. Wirkung des Verschlusses der Gekrösarterien auf die Darmbewegung.

Der Verschluß der Gekrösarterien wirkt durch die An

häufung von Kohlensäure eine Zeitlang erregend auf die Darm

peristaltik. Die Kontraktionen sind zumeist krampfartig und

bedingen Kolikschmerz; im weiteren Verlauf werden sie träger

und nach 1—2 Stunden oder später gelangen sie zum völligen

Stillstand. Ist es zur blutigen Infiltration der Darmwand ge

kommen, so dauern die krampfhaften Bewegungen viel längere

Zeit als beider Anämie. Eine Folge des Sistierens der Darm

bewegung ist Erweiterung des Darmrohres und Gasanhäufung.

C. Thrombotlsch-embolische Kolik des Pferdes.

Der in den Gekrösarterien vorhandene Thrombus vermag

die Blutzirkulation des Darms auf verschiedene Art und Weise

zu beeinträchtigen. Die hieraus resultierenden Folgen richten

sich nach der durch den Thrombus hervorgerufenen Einengung

des Lumens und nach der Art des befallenen Gefäßes. Oft tritt

ein Ausgleich der Zirkulationsstörungen ein. Die Verengerung

bzw. Verschließung der Gekrösarterien, mag dieselbe durch

Thrombose oder Embolie bedingt sein, ruft nur dann eine

Störung im Blutumlauf des Darmes hervor, wenn der arterielle

Blutdruck in den betreffenden Darmabschnitten erheblich sinkt;

Abnahme des Druckes und der Stromgeschwindigkeit in den

Kapillaren ist die nächste Folge. Keine Störungen treten ein,

wenn ein im Gekrös des Dünndarms bzw. des kleinen Kolons

gelegener Anastomosebogen an einer Stelle oder irgend einer

der aus demselben bzw. aus den Grimmdarmarterien abgehenden

Arterienäste undurchgängig geworden ist; ebenso gefahrlos bleibt

der Verschluß einer nur in zwei Anastomosebogen ausgehenden

Dünndarmarterie, ferner die Verlegung der einen Grimmdarm

bzw. Blinddarmarterie nahe ihrem periphären Teil. In allen

zuletzt erwähnten Fällen wird jedoch selbstverständlich voraus

gesetzt, daß die zugehörigen Anastomosen frei geblieben sind.

Sind größere oder mehrere Arterien undnrchgängig geworden,

so tritt eine Zirkulationsstörung im Darm ein. Die von Bollinger

gemachte Angabe, daß etwa drei Viertel der Kolikfälle beim

Pferd aus der Thrombose der Gekrösarterien hervorgehen, ist

im allgemeinen nicht völlig zutreffend. Jedoch soll es nach

Merck zuweilen Jahrgänge geben, in denen die Bollinger

sehen Zahlen beinahe erreicht werden. J. Schmidt.

Die Theorie derAngioneurose und die Hautentziindungen

hämatogeneu, embolischen Ursprungs.

Von Dr. H. Török.

Die Theorie der Angioneurosen fand reichlich Anwendung

in der Erklärung der Pathogenese verschiedener Hautkrankheiten.

Einen großen Teil der medikamentösen Exantheme, viele Haut

ausschläge, die im Gefolge von septisch-infektiösen Erkrankungen

auftraten, Hautkrankheiten unbekannter Ätiologie, zum Beispiel

die verschiedenen Erytheme, viele mit Blasenbildung einher

gehende Hautkrankheiten, den Prurigo, hauptsächlich aber die
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Urtikaria sah man als solche Erkrankungen an, welche unter

dem pathologischen Einfluß der vasomotorischen Nervenzentren

entstehen. Török weist nach, daß die Theorie der Angio

neurosen jeder experimentellen Grundlage entbehrt. Die Reizung

und Durchschneidung der vasomotorischen Nervenzentren erzeugt

keine Hautentziindung.

Die erythematösen Hautveränderungen unterscheiden sich

auch histologisch nicht von anderen Prozessen, seien dieselben

nun infektiösen oder toxischen Ursprungs. In vielen Fällen von

infektiösem Erythem gelang es, die pathogenen Organismen

lokal in der Haut nachzuweisen. Wo Antipyrin usw. bei

interner Anwendung ein Erythem erzeugt, läßt sich dieses auch

durch Applikation des Mittels auf die Haut erzeugen, ja, es

wurde sogar das Antipyrin chemisch in den Effloreszcnzen nach

gewiesen. Die Erytheme und die anderen anatomisch ihnen

gleichenden Exantheme unbekannter Ätiologie sind also keine

Angioneurosen, sondern entstehen auf. lokale Einwirkung des

Krankheitserregers, sind also hämatogenen Ursprungs.

Die Urtikaria ist ein entzündlicher Prozeß, welcher z. B.

bei Hunden auch nach vollständiger Ausschaltung des vaso

motorischen Nervenzentrums hervorgerufen werden ist. Die

Urtikaria ist ein exsudativer Prozeß, .dessen Pathogenese mit

derjenigen der Entzündung identisch ist.

Die Theorie der Angioneurosen ist zu verlassen und an

Stelle derselben die Hautentzündung oder der Getäßreiz häma

togenen Ursprungs zu setzen. Dr. Z.

Tallianine und seine Wirkung.

Inaugural-Dissertation von Tierarzt Otto Junghan s.

(Aus der Klinik für große Haustiere der Klinigl. 'l‘imärztlichen Hochschule in Dresden.)

In den Tallianine-Reklameschriften wird behauptet, daß dieses

Mittel nach intravenöser Anwendung eine Hyperleukozythose

hervorrufe. J. hat nun an einer größeren Reihe gesunder und

kranker Tiere die Wirkung des Mittels insbesondere in bezug

auf das Verhalten der Leukozythen geprüft. Es stellte sich

heraus, daß sowohl bei gesunden, wie bei kranken Pferden

(neun lungenkranke, drei mit Starrkrampf, ein mit Petechial

tieber, ein mit Hämoglobinämie und ein mit Septikttmie

behaftete) eine wirkliche Hyperleukozythose nicht eintrat. Die

Steigerung in der Zahl der weißen Blutkörperchen bewegte sich

in den mäßigen Grenzen von 1000—3000 pro cbmm Blut und

‘erreichte schon nach 1——4 Stunden ihren Höhepunkt. Nur bei

einem Starrkrampft‘all und bei dem Pferde mit Hämoglobinämie

trat eine erhebliche Zunahme der Leukozythen ein. In allen

Fällen blieb aber die Steigerung bei wiederholter Einspritzung

von Tallianine aus. Da dieselbe Vermehrung der Leukozythen

auch nach intravenöser Einspritzung von Collargol und von

physiologischer Kochsalzlösung eintrat, so ist J. zu der Ansicht

gekommen, daß dem Tallianine eine diesbezügliche spezifische

Wirkung nicht zuzusprechen ist. Es werden die Phagozythen

auf Grund ihrer chemotaktischen Eigenschaften aus ihren

Bildungsstätten herausgelockt, um den Kampf gegen das

Injektionsmittel als eines eingedrungenen Fremdkörpers aufzu

nehmen. Noch die besten, aber auch die einzigen Dienste

leistete Tallianine bei den Lungenerkrankungen jedenfalls nur

wegen seines Sauerstoifgehaltes. Die Ergebnisse seiner Unter

suchungen faßt J. in folgenden Sätzen zusammen: l. Tallianine

ist ein Heilmittel. 2. Seine Heilwirkung erstreckt sich in der

Hauptsache auf Erkrankungen der Atmungsorgane. 3. In ernsten

 

 
Fällen erweist sich die alleinige Wirkung des Mittels als zu

schwach. 4. Komplikationen und Nachkrankheiten lassen sich

durch das Mittel nicht verhüten; auch iäßt sich der Verlauf der

Krankheit nicht wesentlich abkürzen. 5. Die Hauptwirkung des

Tallianine beruht auf seinem Sauerstofl‘gehalt. ß. Eine spezifische

Wirkung auf die Vermehrung der Leukozythen kommt dem

Mittel nicht zu. 7. Bei Starrkrampf, Petechialfieber, Hämoglobin

ä.mie und Septikämie ist dem Tallianine eine größere Bedeutung

nicht beizumessen. Rdr.

Tagesgeschiehte.

Staatsbeamtentnm oder freie Betätigung?

Vor einiger Zeit zeigte dem deutschen Volke zu ernster

Mahnung eins unserer bekanntesten Witzblätter eine Straße, die

mit gewissen Denk- und Gedenksteinen gepflastert war. Als

Pendant hätte es eine mit polizeilichen Warnungstafeln,

Vorschriften und Maßnahmen gepflasterte Straße zeigen

können und diese den Behörden, dem Staate zur ernsten

Mahnung. Wohl hat der moderne, auf das Kollektivbewußtsein

sich gründende Staat eine soziale Tendenz, die Tendenz, die

Angelegenheiten der Gesamtheit zu ordnen, zu regeln, zu be

aufsichtigen. So sind große gemeinsame Kulturgebiete, wie das

Verkehrswesen, in staatliche Verwaltung übergegangen und

andere werden in staatliche Verwaltung übergehen, nachdem

das Kollektivbewußtsein den Stein einmal ins Rollen gebracht

hat. Die Versozialisierungstendenz ist da, sie hat sich betätigt

und wird sich weiter betätigen; wie weit, das ist eine schwer

zu entscheidende Frage. Es können und dürfen aber immer nur

Angelegenheiten aller sein, die der Staat in seine Ver

waltung und Pflege nimmt. Weiter kann sein Beruf nicht gehen.

Delmbar ist zwar der Begriff „Angelegenheiten aller“, allein,

so viel ist heute jedem verständigen Staatsmanne und Sozial

politiker klar, die Versozialisierungstendenz muß Halt machen

an der Grenze des individuellen Lebens, d. h. vor der freien

Betätigung und vor der Verantwortlichkeitspflicht des Individiums.

Der Staat kann nur Formen schaffen, Entwicklnngsmöglichkeiten

bieten; Quell alles Lebens und Fortschritts bleibt der

einzelne denkende, strebende, mit Verstand schaffende

und wirkende Mensch. Das ist ein Naturgesetz, ein Grund

gesetz staatlichen Lebens. Darum ist die sozialistische Staats

idee, die dieses Gesetz nicht anerkennt, ein Idol, der sozialistische

Staat eine Utopie. Nicht das Beamtentum als solches ist der

eigentliche Träger des Kulturfortschrittes, der in freier Kon

kurrenz schaffende. Kopf- und Handarbeiter, Künstler, Gelehrte

ist es in weit höherm Maße. Ein Staat, der in das Zentrum

seines Lebens ein Beamtenheer stellt und hinter jedem Bürger

einen staatlichen Vormund, muß zugrunde gehen, gerade so

zugrunde gehen, wie ein Staat, der etwa ein Heer von Mönchen

und Nonnen unterhält. Überwucherndes Beamtentum bedeutet

Erstarrung und Rückschritt.

Gewiß, der Staat muß Beamte haben, aber ausarten darf

das Beamtenwesen nicht, es darf uns nicht zurückwerfen in

eine iiberwundene Staatsform, in den Bevormundungs-, den

Polizeistaat. Der Beamte muß Diener der Form sein,

nicht souveräner Herrscher des Lebens. Nicht mehr

Beamte, al die in Gesetzen zum Ausdruck gelangende Form

bedingt, und nicht mehr Gesetze, als das in der Freiheit

wachsende Kulturleben erfordert! Das Gesetz soll Leben wecken,
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frei machen, nicht einengen, nicht ersticken. Das gilt für alle

Kulturgebiete, für die positiven wie negativen, d. h. für das

direkte Schaffen von Kulturgütern und Kulturwerten, wie für

das Hinwegräumen von Hindernissen und Gefährdungen des

produktiven Kulturlebens.

Auf letzterem Gebiete liegt die ärztliche Tätigkeit, sowohl

die Tätigkeit der Menschen- als auch der Tierärzte. Sie wollen

beide Krankheiten, Seuchen bekämpfen und verhüten. Daß der

Staat auch nach dieser Seite mit gesetzlichen Formen eingreifen

darf, ja muß, wenn das Interesse der Gesamtheit es erfordert,

unterliegt nach dem Gesagten keinem Zweifel. Er hat es mit

dem Reichsviehseuchengesetz getan, das vor annähernd 30 Jahren

in Kraft trat. Daß sich dessen Bestimmungen durchaus bewährt

haben, gebe ich gern zu. Nicht aber gebe ich zu, daß irgend

eine Notwendigkeit vorliegt, heute bezüglich der mit der Über

wachung und Durchführung dieses Gesetzes zu betreuenden

Personen andere Bestimmungen zu treffen, wie es bei dem

Volksseuchengesctze vom 30. Juni 1900 geschehen ist. Heute

steht der Tierarzt zu seiner Kunst genau in demselben

Verhältnis, wie der Menschenarzt zu der seinigen,

damit aber auch zu allen hygienischen Maßnahmen

seitens des Staates. Bedürfen diese nur in geringem Maße

eines beamteten Menschenarztes, so bedürfen sie auch nur in

geringem Maße eines beamteten Tierarztes. Wo kein

Beamter nötig ist, soll man keinen hinstellen. Je mehr es

ohne Staatsbeamteutum geht, um so besser für den Staat.

BrachtederEntwicklungsgangderTierheilkundeesmit

sich, vor 30Jahren die Durchführung und Überwachunghygienischer

Gesetze lediglich beamteten Tierärzten auflegen zu müssen,

heute ist es anders. Von dem Tierarzte vor 1870 haben

wir uns wissenschaftlich und praktisch fast ebenso weit

entfernt wie der Menschenarzt von dem Heilgehilfen.

Wir praktischen Tierärzte einer neuen Epoche müssen uns da

gegen verwahren, mit jenen noch auf dieselbe Stufe gestellt

zu werden. Heute können wir dem Staate helfen, und wir

wollen ihm helfen, soweit er unserer Hilfe bedarf. Die Mit

wirkung' der freien Menschenärzte in der Bekämpfung von

Seuchen suchen und verlangen, die Mitarbeit der freien Tier

ärzte dagegen als „minderwertig, ungenügend, unsicher, un

zuverlässig“ ablehnen, bedeutet für die Tierärztliche Hochschule

einen Faustschlag ins Gesicht. Die Herren Peter, Arndt und

Fröhner, die dem das Wort reden, scheinen das gar nicht zu

merken. Nicht amtliche Attribute geben dem Tierarzt seinen

Wert, sondern lediglich die tierärztliche Wissenschaft und tier

ärztliche Kunst und diese steht doch wahrhaftig nicht niedriger,

als das „besondere“ Wissen, das dem Tierarzte Beamteneigen

schaft verleiht. Vom Standpunkte unserer Berufswissen

schaft aus erscheint das Gebahren derjenigen, die

da meinen, mit dem Kreistierarztexamen auf einmal

ganz andere Menschen geworden zu sein, Menschen

mit mehr Verstand, Einsicht, Gewicht und Autorität,

geradezu komisch.

Was der Staat zur amtlichen Seuchentilgung in der Haupt

sache nötig hat, ist tierärztliche Wissenschaft und Kunst. Denn

damit bekämpft man Seuchen, nicht mit bloßen Gesetzespara

graphen. Und diese notwendige Wissenschaft und Kunst findet

er heute bei den freien Tierärzten, darum liegt ihre Mitwirkung

in der Natur der Dinge, und wenn wir diese Mitwirkung in

gewissen Grenzen fordern, so kämpfen wir für die Ehre unseres

 

 

Standes und zugleich auch für das Recht eines jeden Menschen

auf Betätigung seines Wissens und Könnens. '

Wenn sich nun auch an den vor 30 Jahren geschaffenen

Verhältnissen nichts ändern läßt und die freien Tierärzte durch

das Reichsviehseuchengesetz von der amtlichen Seuchenbekämpfuug

ausgeschlossen bleiben, so muß doch unbedingt eine Abände

rung eintreten, wenn das Seuchengesetz erweitert,

wenn noch mehr Tierkrankheiten in den Kreis der amtlichen

Bekämpfung hineingezogen werden sollen. Das fordert der

heutige Stand unserer Berufswisenschaft, das fordert

die Entwicklungshö'he unserer Kunst, das fordert

das Interesse des Staates. Das Recht unserer Forderung

liegt in der Natur der Dinge und läßt sich durch keinen be

amteten Tierarzt wegdisputieren Ich will auf die vorliegenden

Äußerungen nicht im besonderen eingehen. Nur aus dem auch

in der B. T. W. referierten Artikel von Fröhner will ich etwas

charakteristisches hervorheben: .

Fröhner schreibt: „Wenn von Tierärzten auf gewisse

medizinalpolizeiliche Aufgaben exemplifiziert wird, die das

Seuchengesetz vom 30. Juni 1900 den praktischen Ärzten

zuweist, so hinkt der Vergleich schon um deswillen, weil dort

die Unantastbarkeit der Person und Familie, die durch ewige

Gesetze geschützten Menschenrechte zu wahren sind. Für

unsere Klientel kommt dieses ethische Moment gänzlich in

Wegfall. Die Objekte unserer Tätigkeit sind Sachen, bei der

Ermittlung des Gesundheits- und Krankheitszustandes der Tiere

gibt es daher keine Rücksichten derart, wie sie das ganze

Menschenseuchengesetz beherrschen und notwendigerweise be

herrschen müss'en.“

Das dürfte vom Anfang bis zum Ende mehr nachgebetete

Phrase als sicher fundamenticrtes Denkprodukt sein. Die

Volkseuchengesetze machen ja doch keineswegs Halt vor

der persönlichen Freiheit und der Heiligkeit der

Familie; sie greifen im Gegenteil recht tief in die „ewigen

Menschenrechte“, fragen weder den einzelnen noch das

Oberhaupt einer Familie, ob sie dieses wollen oder jenes. Das

Gesetz bestimmt, der Mensch muß gehorchen, auch wenn er

ganz und gar nicht überzeugt ist von der Richtigkeit der

medizinalpolizeilichen Vorschrift. Der Staat begnügt sich mit

seiner Überzeugung von dem ethischen Zweck derselben, der

ihm ein sittliches Recht gibt, die Vorschrift zu erlassen. Er

stellt die Sozialethik über die Individualethik, und das

tut er ebenso, wenn er veterinärpolizeiliche Vor

schriften erläßt. Das Wohl der Allgemeinheit steht ihm höher

als das Interesse des Tierbesitzers und als das Recht des

einzelnen Tieres; denn so ganz rechtlos ist dieses denn

nun doch nicht! Und wenn ihm der Mensch kraft seiner

größeren Macht alle Rechte genommen hätte, die Naturrechte

könnte er ihm nicht nehmen. Das Tier ist kein Mensch, aber

der vorhandene Unterschied berührt die Sittlichkeit staatlicher

Maßnahmen absolut nicht, macht die medizinalpolizeilichen nicht

sittlicher als die veterinärpolizeilichen. Es ist auch durchaus

nicht richtig, daß die Objekte unserer Tätigkeit lediglich

Sachen seien. Ein Tier ist immer noch etwas anderes als

eine Maschine; ist es auch keine „menschliche“ Persönlichkeit, so

ist es doch ein lebendes Wesen und vor allem ist das Haus

tier Eigentum einer Persönlichkeit und als solches sehr

wohl besonderer Rücksicht wert. Liest man die Worte

Fröhners, so wird man den Eindruck nicht los, als habe
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dieser Herr von manchem Begriffe wenig mehr als eine schwache

Ahnung oder als habe er sich bei vorhandenem Verständnis

einmal das Vergnügen machen wollen, ein Zitat Goethes zu

verballhornisieren.

Will man unserer Mitwirkung bei der amtlichen Seuchen

tilgung die Berechtigung absprechen, so muß man schon mit

Gründen kommen, die der Natur der Dinge entnommen sind,

und das dürfte doch wohl schwer fallen. Die Natur der Dinge

spricht für unsere Mitwirkung, nicht gegen sie, und darum

fordern wir sie. Vor allem aber weisen wir die Notwendig

keit, auch die Influenza der Pferde durch beamtete Tierärzte

zu bekämpfen, ganz und gar ab, und zwar immer wieder im

Interesse des Staates und aus dem Rechte auf Betätigung heraus,

das unser staatlich geprüftes Wissen und Können hat. Je

weiter der Wirkungskreis der beamteten Tierärzte

gezogen wird, um so näher kommen wir der Ver

staatlichung der Tierheilkunde, und wohin die Ausdehnung

des Beamtenwesens führt, habe ich bereits gesagt. Wenn nun

Fröhner weiter fordert, die Tätigkeit der Veterinärbeamten

auszudehnen „auf die Leitung und Überwachung der Zucht der

Haustiere, die Überwachung des Handels mit Fleisch und

anderen animalischen Nahrungsmitteln, mit. animalischen Roh

produkten, die Überwachung des Hufbeschlages, der Schlacht

hä.user, der Molkereien, Abdeckereien, des Handels mit Drogen

und Arzneimitteln zum Veterinärgebrauch“, —-— nun, so hat er

damit klar genug gezeichnet, wie sich in seinem Kopfe die

Welt malt. Solche Forderungen werden die Freude aller

sozialistischen Phantasten erregen. Wenn der Bauer, der

Händler, der Gewerbetreibende auf Schritt und Tritt den

Beamten hinter sich haben sollen,

dings bald geneigt sein, dem Staate auch‘ ihre „Produktions

mittel“ zu überlassen und beamtete Bauern usw. zu werden.

Und das wäre dann das Ende vom Liede. Noch sind wir nicht

so weit. Noch ist das Staatsbeamtentum nicht das Ideal unserer

Staatsphilosophen und Staatsmänner, auch nicht für das Gebiet

der Tierheilkunde. Hoffen wir, daß es so bleibe. Freie Be

tätigung aller im Interesse aller ist das gesundeste

Lebensprinzip des Staates, der beste Entwicklungs

faktor aller Kultur.

dann werden sie aller

Wigge.

man 12

Am 19. Mai ist zu Graz der Hofrat Professor emer. Röll

im 89. Lebensjahre gestorben. Über seinen Lebensgang entnehmen

wir dem Österreichischen tierärztlichen Zentralblatt nachstehende

Angaben:

„Am 17. September 1818 als Sohn des späteren Expeditions

direktors der k. k. allg. Hofkammer in Wien geboren, trat

Röll, nachdem er im Jahre 1842/43 zum Doktor der Medizin

und Chirurgie und Magister der Geburtshilfe promoviert worden

war und im k. k. allg. Krankenhause in Wien Dienste geleistet

hatte, im Jahre 1844 als Pensionär in das ehemalige k. k.

Militär-Tierarzneiinstitut in Wien ein, wo er nach Erlangung

des Diploms eines Magisters der Tierheilkunde im Jahre 1847

zum Korrepetitor ernannt wurde. Nach kurzer Tätigkeit in

dieser Eigenschaft kam er im Dezember desselben Jahres als

k. k. Landesticrarzt für Böhmen zur Statthalterei in Prag,

wurde jedoch schon nach zwei Jahren, im Dezember 1849, als

Professor an das Wiener Tierarzneiinstitut berufen und über

nahm dort zunächst die Lehrkanzel für pathologische Zootomie

 

 

und Arzneimittcllehre, welche er schon nach wenigen Jahren

mit der Lehrkanzel für allgemeine Pathologie und Therapie,

Tierseuchenlehre und medizinische Klinik vertauschte. Im

August 1852 wurde Roll provisorisch und im November 1853

definitiv zum Studiendirektor des obigen Institutes ernannt. Er

gründete im Jahre 1853 die „Österr. Vierteljahresschrift für

wissenschaftliche Veterinärkunde“, welche er in Gemeinschaft

mit Professor Dr. Franz Müller bis zum Jahre 1875 redigierte

Während seiner Dienstleistung fungierte Röll auch als Mitglied

der ständigen Medizinalkommission und nach Auflösung derselben

als Mitglied des obersten Sanitätsrates. Im Jahre 1879 trat

Röll unter großer Auszeichnung in den Ruhestand, wurde

jedoch alsbald als a. o. Fachreferent für Veterinärangelegenheiten

in das Ministerium des Innern berufen, wo er das noch heute

gültige allgemeine Tierseuchengesetz und das Rinderpestgesetz

vom Jahre 1880 sowie die Durchführungsverordnungen zu diesen

beiden Gesetzen redigierte. Im Jahre 1888 zog er sich ganz

zurück und lebte seitdem in Graz, wo er am Pfingstsonntag

verschieden ist. Seine Hauptwerke sind: Lehrbuch der Arznei

mittellehre für Tierärzte, 1853; Lehrbuch der Pathologie und

Therapie der Haustiere, 1856, (welches in die französische,

italienische und russische Sprache übersetzt wurde); Geschichte

des Militär-Tierarzneiinstituts in Wien, 1878, und die Tierseuchen

mit Berücksichtigung der Gesetzgebung, 1881“.

Roll hat nicht nur zu den namhaftesten Förderern der

tierärztlichen Wissenschaft aus älterer Zeit gehört, sondern er

hat auch reformatorisch für die Organisation des tierärztlichen

Standes gewirkt und vor allen Dingen dem öffentlichen Veterinär

wesen in Österreich die Bahn gebrochen. Er hat sich dadurch

wahrhaft große Verdienste erworben.

Kolonisles.

Die Hebung des Veterinärwesens in unserer landwirtschaft

lich wichtigsten Kolonie Südwestafrika hat eine erhebliche Be

deutung. Es steht leider fest, daß der bisherige Chef des

Veterinärwesens dortselbst, Veterinärrat Rickmann, seiner

Gesundheit wegen auf seinen Posten, den er mehr als zwölf

Jahre versehen hatte, nicht zurückkehren wird. Unzweifelhaft

bedeutet dies einen bedauerlichen Verlust für die Kolonie.

Denn um dort eine leitende Stelle einzunehmen, genügt selbst

verständlich auch die beste tierä.rztliche und bakteriologische

Vorbildung nicht, sondern es ist eine Vertrautheit mit den

afrikanischen Verhältnissen erforderlich und auch ein persön

liches Ansehen, welches nur durch Diensterfahrung und nament

lich auch durch Bewährung im Kampfe mit den kolonialen

Schwierigkeiten erworben werden kann, eine Bewährung, die

Rickmann auch durch Auszeichnung vor dem Feinde bewiesen

hatte. Bei den in Afrika gewesenen Kollegen hatte es Be

fremden erregt, daß Herr Rickmann in der B. T. W. einen

dort ohne Namensnennung erschienenen, von einem Afrikaner

stammenden Artikel in einer Weise berichtigt hatte, die sich

Damit auf die Verdienste des

Genannten nicht bei seinem Ausscheiden ein Schatten fallt,

glaube ich aussprechen zu sollen, daß Rickmanu hierbei un

zweifelhaft nach bestem Wissen gehandelt hat.

als nicht voll zutreffend erwies.

Über den Nachfolger Rickmanns verlautet noch nichts.

Jedenfalls erscheint es ausgeschlossen, daß Tierärzte, die die

Kolonie noch nicht kennen, auch bei bester Qualifikation dort

in eine Chefstelle einrücken. Dem Vernehmen nach sollen außer
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letzterer noch mehrere Obertierarztstellen geschaffen werden.

Für eine derselben ist Herr Dr. Holland, bisher Rcpetitor am

bakteriologischen Institut der Tierärztlichen Hochschule zu

Berlin, in Aussicht genommen.

In die neu gebildete militärische Abteilung des Reichs

kolonialamtes sind neben Offizieren auch zwei Sanitätsoftiziere,

Oberstabsarzt Dr. Steudel und Stabsarzt Dr. Kuhn berufen

worden. Es würde sich doch dringend empfehlen, in diese Ab

teilung einen Veterinär zu berufen. Namentlich die ganz un

genügende und von anderen Nationen auf das Bedauerlichste

abstechende Organisation und Ausrüstung des Veterinärpersonals

im chinesischen Feldzug hat doch bewiesen, daß für überseeische

Unternehmungen auch die Mitwirkung eines sachverständigen

d. h. mit überseeischen Verhältnissen vertrauten Veterinärs er

forderlich ist. An geeigneten Persönlichkeiten kann ja kein

Mangel sein, da eine ganze Anzahl von Veterinären jetzt draußen

gewesen ist und sich dort auch ausgezeichnet haben.

Endlich kann mitgeteilt werden, daß der künftige Dozent

für Tropenkrankheiten, Abteilungsvorsteher am hygienischen

Institut der Tier-ärztlichen Hochschule zu Berlin Dr. Knuth,

der zu seiner Informierung eine Reise um ganz Afrika g'emacht

und sich in unseren Kolonien sowie bei Herrn Theiler in

Pretoria längere Zeit aufgehalten hat, im Begriff ist, die Heim

reise anzutreten. S.

Studentische Feler des 5lijährigen lubiiäums des Geheimrat Dr. Kaiser.

Aus Anlaß des 50jährigen Amtsjubiläums des Geheimen

Regieruugsrates Professor Dr. K ai s er veranstaltete der Studenten

verband an der Königlichen Tierärztlichen Hochschule, da am

Jubeltage selbst größere Feierlichkeiten nicht erwünscht waren,

am 31. Mai einen glänzenden Fackelzug und. am 1. Juni einen

Frühschoppen. Nach dem Umzug durch die Stadt wurde vor

der Wohnung des allbeliebten, trotz seines hohen Alters noch

sehr rüstigeu Jubilars Aufstellung genommen, und die Verbands

vertreter überbrachten ihm in einer kurzen Ansprache des Vor

sitzenden die Glückwiinsche des Studentenverbandes. Zu dem

am nächsten Morgen sich anschließenden Frühschoppen war fast

das ganze Professorenkollegium erschienen. Leider war Herr

Geheimer Regierungsrat Direktor Dr. Dammann durch eine

Ladung zum Reichskanzler“) verhindert, sich daran zu beteiligen.

Wie der Fackelzug nahm auch dieser Frühschoppen einen

durchaus würdigen Verlauf. Auf die Ansprache des Verbands

vorsitzenden, Herrn Schermer, erwiderte der gefeierte Jubilar

in einer längeren, bewegten Rede. Er gab seinem Dank und

seiner Freude über die hohe Ehrung Ausdruck, er sprach über

die verflossenen, arbeitsreichen Jahre seines Lebens, über alte

Sitten und Gebräuche. Schon mit 19 Jahren war er nicht nur

approbiert, sondern auch zum beamteten Tierarzt qualifiziert.

Er pries seine akademische Tätigkeit, der er anfangs etwas

skeptisch gegenüber gestanden habe, als dasjenige Moment,

dem er zusammen mit der gemeinsamen Arbeit mit der Jugend

zu einem guten Teil seine Jugendf‘risehe verdanke. Dann erging

er sich über die bedeutungsvollen Fortschritte der Veterinär

medizin, über die hervorragend schnelle Entwicklung und die

herrlichen Errungenschaften des tierärztlichen Standes, wie er,

der selbst noch eine in jeder Beziehung primitive Tierarznei

schule besucht, es mit erlebt habe. Ein Ausblick in die Zukunft

des tierärztlichen Standes gibt ihm zu trüben Gedanken keinen

*) Es hat eine Reichs-Tuberkulose-Konferenz stattgefunden. D.R.

 
Anlaß, im Gegenteil setzt er die schönsten Hoffmmgeu auf sie.

Der Jubilar verwundert sich und bedauert es mit der Studenten

schaft, daß man in dem sonst so glänzenden Fackelzuge habe

das Hochschulbanner vermissen müssen, und schließt mit einem

Salamander auf den tierärztlichen Beruf. (Das Hochschulbanner

fiel nach Auflösung des alten Ausschusses der Hochschule an

heim und darf von ‘dem neugegründeten Verbande nur mit deren

jedesmaliger besonderer Genehmigung geführt werden.)

Reichsgesundheitsamt.

Geheimrat Professor Röckl, dessen Absicht, aus dem Dienste

zu scheiden, seit längerer Zeit bekannt war, hat jetzt den

erbetenen Abschied erhalten.

Bayerische Milltärveteriniirordnung.

Die bayerische Militärveterinärordnung hat eine unterm

4. Mai er. veröffentlichte Ncubearbeitung erfahren, welche im

wesentlichen dieselben Bestimmungen wie die preußische enthält.

Namentlich von Interesse ist, daß die Beförderung von

Veterinären des Beurlaubtenstandes zu Stabsveterinären

jetzt entsprechend geregelt ist. Einige andere Punkte sollen

nächstens noch erwähnt werden.

Reisekosten bei der Ergänzungstieischheschau.

Am 2. Juni er. hatten sich die Tierärzte des Reg-Bez.

Lüneburg in Ülzen versammelt, um Stellung zu nehmen zu den

teilweise völlig ungenügenden Gebührensätzen bei der den rl‘ier

ärzten vorbehaltenen Fleischbeschau. ‚

Es wurde der Beschluß einstimmig gefaßt, daß dem Herrn

Regierungs-Präsidenten Bericht erstattet werde, in dem zum

Ausdruck gebracht wird, daß es nach einstimmiger Ansicht der

bei der Ergänzungsfieischbeschau beteiligten Tierärzte des Reg.

Bez. Lüneburg unmöglich ist, die Gebührensätze bei

Eisenbahnreisen die Beschau auszuführen. Auch ist nach ein

stimmiger Ansicht die Entschädigung bei kürzeren Landreisen

nicht ausreichend. Die Versammlung war der Meinung, daß eine

einigermaßen ausreichende Bezahlung bei der sehr verantwort

lichen Ausführung der Ergänzungsfleischbeschau nur erreicht

würde, wenn den Tierärzten die Sätze für Reisekosten gewährt

werden, wie sie den Kreistierärzten zustehen. Die Tierärzte

glauben, daß ein Ausgleich für diese erhöhten Kosten für die

Staatskasse dadurch erreicht werden könnte, daß die Unter

suchungsgebühren bei der ordentlichen Fleischbeschau wieder

auf die Sätze des Gebiihrentarifs vom 30. März 1903 erhöht

und die Fleischbeschauer angewiesen würden, den Mehrbetrag

an die Staatskasse abzuführen.

Endlich hält die Versammlung es für sehr wünschenswert

daß Tierärzte, die bei der ordentlichen Fleischbeschau beteiligt

sind, keine Beträge an die Staatskasse abführen. B.

für

Gehälter der Hamburger Amtstierärzte.

Nach einer Mitteilung der Deutschen Tierärztlichen Wochen

schrift ist bei der jüngsten allgemeinen Aufbesserung der Beamten—

gelder in Hamburg das Einkommen der Tierärzte wie folgt be

messen worden: 10 Tierärzte Klasse 12:3700 bis 5500 M.; 4 Tier

ärzte Klasse 13:4400 bis 6400 M.; 5 Tierärzte Klasse 19:5600 bis

8600 M.; ein Stadttierarzt Klasse 20:6000 bis 9000 M.; ein Staats

tierarzt Klasse 24 : 9000 bis 11000 M. (steigend in bestimmten Jahres

stufen). Die Gehaltssteigerung entspricht der allgemeinen Steigerung

bei den betreffenden Beamtenklassen. Neu ist die Anstellung von

5 Obcrtierärzten, welche die Fleischbeschauämter und die bakteriolo

gische Station leiten. Der Stadttierarzt ist der Vertreter des Staats

tierarztes. Die Einrangierung der Tierärzte ist keineswegs voll
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befriedigend; dann in den Klassen 12 und 13, in denen sich die

Mehrzahl der Tierärzte befindet, sind sie die einzigen Vertreter

akademisch gebildeter Beamten.

Tlerärztllcher Generslvereln für dle Prevlnz Hannover.

47. ordentliche Generalversammlung

am Sonntag, den 28. Juni 1907, vormittags 11 Uhr, im oberen Saale

des Hotels zu den vier Jahreszeiten in Hannover, am Aegidientorplatz.

Tagesordnung:

l. Geschäftsbericht des Präsidenten (Dr. Esser).

2. Kassenbericht des Rendantcn.

3. Beschlußfassung über den Fortfall des Eintrittsgeldes.

(Da ein entsprechender Antrag in der vorigen Sitzung bereits

gestellt war, wegen Bescblußuni'aihigkeit aber nicht erledigt

werden konnte, ist die 47. Versammlung nach ä 8 der Statuten

schon bei Anwesenheit von 15 Mitgliedem beschlußt‘ähig.)

4. Wechselbeziehungen zwischen Molkereien und Tierseuchcn

(Veterinärrat Matthiesen-Hannover).

5. Über die Sterilität der Rinder (Kreistierarzt Brandes

Walsrode).

6. Mitteilungen aus der Praxis.

7. Verschiedenes.

Vormittags 10 Uhr Auschußsitzung. Nach Schluß der Ver

hahdlungen (2 ‘I, Uhr) findet ein gemeinsames Mittagsmahl statt

(das trockene Gedeck 3 M.), zu dem auch die Damen der Vereins

mitglieder gebeten werden.

Göttingen, im Juni 1907. Der Präsident Dr. Esser.

Maul- und Klauenseuche

am 31. Mai 1907.
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Tierhaltung und Tierzucht.

Die Remontierung im Königreich Sachsen.

Zu dem Vortrag des Herrn Unterveterinär Sustmann und zu der Er

widerung des Herrn Major Freiherrn von Friesen, Vorsitzender der

Königlich Sächsischen Remonticrungs-Kommission in Nr. 130, 1906 und

Nr. 3, 1907 der B. T. W.

Von Oberveterinär Dr. Goldbeck-Schwcdt a. O.

Wenn sich zwei streiten, so gibt es gewöhnlich einen Tertius

gaudens. Tritt aber dieser Dritte selbst in den Kampf ein, so

erlebt er häufig, daß sich beide Kämpen gegen ihn wenden.

Trotzdem ich dies sehr wohl weiß, halte ich doch die Remon

tierung für eine so wichtige Sache, und für einen Gegenstand,

 

der gerade dem Veterinär außerordentlich am Herzen liegt, daß

ich es nicht unterlassen kann, zu der einmal angeschnittenen

Frage Stellung zu nehmen. Zunächst freue ich mich zu sehen,

daß die Remontierung auch in weiteren tierärztlichen Kreisen

Interesse erregt. Es beweisen mir dies eine ganze Anzahl ein

schlägiger Veröffentlichungen aus dem Kreise der Kollegen.

Zu diesen gehört auch der interessante Vortrag des Herrn

Unterveterinärs Sustmann. Um nun meine Stellung in der

Angelegenheit einigermaßen klar legen zu können, muß ich ein

kurzes Bild über die Pferdezucht und Remontierung im König»

reich Sachsen geben, da der einfachen Behauptung, es ist so

oder es ist nicht so, in wissenschaftlichen Kreisen wenig Be

deutung beigelegt werden kann.

Der Begründer der sächsischen Pferdezucht im modernen

Sinne ist der verstorbene Landstallmeister Graf G. zu Münster.

Derselbe entwickelte bereits im Jahre 1876 in seiner Anleitung

zur rationellen Pferdezucht für die Landwirte des Königreichs

Sachsen das ganze Programm, nach dem die sächsische Zucht

zu arbeiten hat. Er legte als bestimmtes Zuchtziel fest: die

Schaffung eines schweren Wagenpferdes von 1,06 Meter Größe,

mit gutem Gangwerk und regelmäßigem Körperbau, für den

Dienst im Wagen und Pfluge gleich geeignet, von nicht zu ge

meiner Abstammung. Leider starb dieser bedeutende Züchter

bereits am 26. Februar 1890, infolge eines Sturzes aus dem

Wagen auf einer Dienstreise in Mecklenburg. Sein Sohn, der

heutige Landstallmeister arbeitete voll im Sinne seines Vaters

weiter.

Bei der Begründung der Zucht lag die größte Schwierigkeit

in der Verschiedenartigkeit des vorhandenen Stutenmaterials.

Im\Gebirge fand ‚und findet man immer leichtere Stuten, im

Flachlande waren durch die Händler Importe aus allen möglichen

Gegenden eingeführt. Wie nun bereits Sustmann hervorgehoben

hat, ist der kleine sächsische Besitzer nicht gerade ein zücbterisches

Genie. Es mußten ihm also nach und nach die Grundlagen der

Zucht beigebracht werden. Theoretisch erfolgt dies durch jähr

liche Mitteilungen, welche in Form kleiner Broschüren vom

Königlichen Landstallamt zu Moritzburg gratis an die sächsischen

Landwirte verteilt werden. Die praktische Förderung erfolgt

durch Geldmittel, welche die Regierung zur Verfügung stellt.

Nun ging es aber auch hier wie in manchen anderen Gegenden:

die kleineren Züchter verhielten sich im Anfang ziemlich ab

lehnend und mißtrauisch der Staatsbeihilfe gegenüber, später

wurden sie dafür leicht geneigt, übermäßige Anforderungen an

diese Hilfe zu stellen.

Die erste Maßregel bei der Verwendung der Staatsgelder

besteht in Prämiierungen. Dieselben sind im Jahre 1900

neu geregelt und unterscheidet man:

1. Fohlenprämiierungen.

Dieselben werden für ein- bis zweijährige Fohlen an

gewendet. Verteilt werden keine Geldpreise, sondern nur Auf

munterungen in Form von Freideckscheinen, Trensen, Broschüren

und anderen Gegenständen. Man will vor allen Dingen die

Züchter veranlassen, ihre Produkte in möglichst großer Zahl

bei der Fohlenschau vorzuführen, um ein sicheres Urteil über

den Stand der Zucht zu erhalten und um richtige Auswahl

unter den Beschälhengsten treffen zu können. Verteilt werden

bis 250 Freideckscheine 516 M. und für ca. 1500 M. „Auf-'

munterungspreise“.
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2. Stutenprämiierungen.

Dieselben zerfallen in drei Abteilungen:

a) 3»4jährige selbstgezogene Stuten erhalten sogenannte

„Angeldpreise“.

Es werden verteilt in jedem Zuchtbezirk zwei erste Preise

zu 100 M., zwei zweite Preise zu 75 M., zwei dritte Preise zu

50 M. Bedingung ist, daß die Stuten von solchen Müttern

stammen, die im Zuchtregister eingetragen sind (s. später)

und von königlichen Hengsten oder solchen, deren Verwendung

vom Landstallamt gutgeheißen worden ist, fallen. Die Stuten

sind zur Zucht zu verwenden und in das Zuchtregister ein

zutragen. Geschieht dies nicht, oder werden sie verkauft, ist

der Preis innerhalb zweier Jahre zurückzuzahlen.

b) Zuchtpreise für ältere Stuten mit mindestens drei Nach

kommen.

Es werden auf ca. 7—8 Zuchtbezirke folgende Preise verteilt:

Ein erster Preis zu 100 M., zwei zweite Preise zu 75 M.,

drei dritte Preise zu 50 M. Die Stuten müssen im Zuchtregister

eingetragen sein, die Nachkommen von den oben erwähnten

Hengsten stammen.

3. Haltungspreise für importierte Zuchtstuten,

die mindestens ein Jahr im Besitz des vorstellenden Züchters sind.

Es werden hier in jedem Bezirk verteilt: Ein erster Preis

zu 50 M., ein zweiter Preis zu 30 M. und ein dritter Preis zu

20 M. Man will hierdurch die Landwirte veranlassen, die mit

Staatsbeihilfe eingeführten Stuten gut zu pflegen.

Wichtig für 1msere Zwecke sind nun ferner die

4. Remontepreise zur Hebung der Remontezucht.

Diese Zuschußpreise werden für solche dreijährigen Remouten

ausgegeben, die von der Remontierungskommission angekauft

wurden und besonders geeignet erscheinen. Die Preisverteilung

erfolgt erst nach Ablieferung der Pferde an die Remontedepots.

In letzteren kommen die Tiere viel in freie Luft und gehen,

wenn sie bisher verzärtelt waren, in ihrem Aussehen sehr zurück.

Die Preise sind also gleichzeitig Konditionspreise. Es werden

gezahlt an solchen Zuschußpreisen für Artilleriezuchtpferde 100 M.,

für schwere Kavalleriepferde 75 M., für mittlere Kavalleriepferde

(Ulanenreitpferde) 50 M.

Bei dem Umstande, daß der einzelne sächsische Züchter

meist nicht in der Lage ist, seinen Fohlen die nötige hygienische

Pflege angedeihen zu lassen, insbesondere, da es allgemein an

Weiden fehlt, wurde der sächsische Fohlenaufzuchtverein

gegründet. Die Mitglieder besitzen gemeinschaftliche Weiden,

sogenannte Stationen, zur Zeit in Kunnertswalde und Heuscheune.

Dort bleiben die Fohlen vom 1. Juni bis Ende Oktober in der

Aufzuchtstation. An Verpflegungsgeld sind für ein Stutfohlen

150 M., für ein Hengstfohlen 200 M. im ganzen zu entrichten.

Prämiierte Tiere können zu ermäßigtem Satze verpflegt werden.

Es standen am 30. Juni 1906 auf diesen beiden Stationen 24

eigene Fohlen des Vereins, 129 Pensionsfohlen, im ganzen 153.

Zur Förderung des Stutenbestandes im Lande führt der

Verein mit Staatsbeihilfe Stutfohlen Oldenburger Zucht ein,

zieht diese auf den erwähnten Anstalten auf, um sie dann billig

an die Züchter abzugeben. Es sind dies pro Jahr ungefähr

30 Stück, die zu Durchschnittspreisen von 800-—900 M. verkauft

werden. Gleichzeitig ist es diesem Verein zu danken, daß er

sich für den Absatz der Zuchtprodukte interessiert. Infolge

seiner Anregung werden auch im Königreich Sachsen selbst

Remonten angekauft. Bereits 1891 wurden die ersten Remonte

 
märkte in Sachsen abgehalten und wurden von 428 vorgefiihrten

Pferden 57 gekauft.

In dem bereits erwähnten Zuchtregister wurden in den

letzten 6 Jahren eingetragen:

292 Stuten des reinen kaltblütigen Arbeitschlages,

2951 des mittelschweren und leichten Arbeitschlages,

837 Stuten des schweren Wagenschlages und

161 Stuten des Reitschlages.

Wenn man die Eintragungen der letzten Jahre verfolgt,

so ergibt sich, daß in jedem Jahre der schwere Wagen

schlag derjenige ist, welcher verhältnismäßig den

größten Zuwachs an Zuchtstuten erfährt. Es besteht

das Zuchtmaterial des Landes, soweit es Stuten betrifft, fast

ausschließlich aus dein mittelschweren Arbeits- und schweren

Wagenschlag, während der ganz kaltblütige und Reitschlag

eine Zunahme fast gar nicht zeigt. So wurden im Jahre 1906

aufgenommen:

53 Stuten des kaltblütigen,

294 des mittelschweren und leichten Arbeitschlages,

190 des schweren Wagenschlages und

24 des Reitschlages, im ganzen

—_5ölTStuten.

Das Landstallamt des Königreichs Sachsen befindet sich

in Moritzburg. Dort selbst sind aufgestellt 4 belgische Hengste,

5 Shire, 53 Oldenburger, 5 Ostfriesen, 3 Schleswig-Holsteiner,

42 Hannoveraner, 1 Ungar, 1 Radautzer, 1 Trakehner. "on

diesen Hengsten wurden im Jahre 1904 gedeckt 192 Aus

länder, 3770 Inländer Stuten. Von letzteren war bei 39

Stuten der‘ Verbleib nicht nachzuweisen. Die anderen 3731

brachten 1714 Fohlen d. h. 45,94 Proz. Betrachtet man nun

die einzelnen Zuchtge,genden des Königreichs, so stehen an

der Spitze die in der Nähe von Moritzburg gelegenen Land

striche, besonders Großenhain und Ponickau. Wesentlich

ungünstiger gestalten sich die Deckresultate in den westlichen

Gegenden Sachsens, wie in Imnitz, Sommerfeld, Warzen, Otter

wisch, Frohburg, Zetteritz, Hartmannsdorf, Urumbach.

Die Möglichkeit nun, aus dem Lande heraus, wenn auch

nur einen Teil des Bedarfs an Militärpferden decken zu können,

ist für militärische Zwecke eine so außerordentlich wichtige*),

daß man auch in Sachsen versuchte, diese Remontierungsweise

einzuführen. Seit einigen Jahren werden daher in dem Staats

haushalt 45000 M. eingestellt, die in folgender Weise Ver

wendung finden:

a) 15000 M. zum Ankauf edler Zuchtstuten;

b) 5000 M. an das Kriegsministerium, behufs billiger Ab

gabe von Stuten aus dem Remonte-Depot an sächsische

Züchter;

c) 15000 M. zu Prämien für Stuten und Fohlen;

d) 10000 M. zur Erhöhung des Zuschusses an den Fohlen

aufzuchtverein zur Förderung seiner Zwecke, sowie zu

Beihilfen für die Aufzucht von Fohlen.

Verfolgt man nun die Fohlenschauen, welche regelmäßig

alle Jahre im Lande abgehalten werden, so erkennt man aus

dem Resultat ohne weiteres, daß am ungünstigsten immer dieÄ

jenigen Produkte abschneiden, welche durch Kreuzung

kaltblütiger Hengste mit leichten Stuten entstanden

sind. Das zeigte sich deutlich im Jahre 1906 auf der Fohlen

schau in Borna bei Oschatz, in Bockelwitz und an anderen

denke an den Fall, daß Ostpreußen vom Feinde besetzt ist.
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Orten. An manchen Stellen, an denen die Zucht ganz günstige

Fortschritte gemacht hatte, geht dieselbe wieder zurück, weil

die Landwirte ihre Besitzungen für industrielle und Bauzwecke

verkauft hatten. Dies war z. B. der Fall in der Nähe von

Sommerfeld. Allgemein aber konnte man beobachten, daß sich

das Verständnis für die Zucht und das Interesse für

ein mittelschweres Arbeitspferd mit einigem Blut

durchaus gehoben hatte. So konnten für ältere Stuten

25 Zuchtpreise, an Angeldpreisen für 3—4jährige im Jahre

1905 45 gezahlt und 22 Stuten mit Haltungspreisen bedacht

werden. Letzteres ist besonders wesentlich, weil man ersieht,

daß die meist aus Oldenburg eingeführten zukünftigen Zucht

stuten in richtige Hände gelangt sind.

Jede Pferdezucht, welche sich entwickeln soll, verlangt das

Interesse gerade der kleineren Besitzer, und da ist es interessant

zu sehen, wie sich die Verteilung der gedeckten Stuten auf die

Besitzer verhält. Es wurden zugelassen je eine Stute bei

3011 Besitzern, je zwei Stuten bei 368, je drei Stuten bei 60,

je vier bei 18, je fünf bei 5, je sechs bei 2, je acht bei 1.

Unter den 6083 Züchtern, deren Stuten im Zuchtregister

eingetragen sind, befanden sich 1904 5773 Bauerngutsbesitzer

und 154 Rittergutsbesitzer, 98 Rittergutspächter und 58 Fabri

kanten. Im Stammzuchtregister, in welchem diejenigen Stuten

aufgenommen werden, die dem sächsischen Zuchtziel entsprechen,

sind 584 Stuten eingetragen, davon 457 in bäuerlichem Besitz,

31 im Besitz von Rittergutsbesitzern, 42 im Besitz von Ritter

gutspä0htern und 18 im Besitz von Fabrikanten.

Uns interessiert. nun besonders zu sehen, wieviel Remonten

auf den Remontemärkten angekauft worden sind. Die Orte, an

welchen Remontemärkte Stattfinden, sind folgende: Freiberg,

Chemnitz, Zwickau, Rochlitz, Liebertwolkwitz, Pegau, Lobstädt,

Lommatzsch, Großenhain, Kamenz, Bautzen, Löbau, Großhenners

dorf, Moritzburg, Pirna.

Es wurden nun im Königreich Sachsen angekauft an

Remonten

im Jahre 1900 vorgestellt 302 Pferde, gekauft 61 : 20,20 %

„ „ 1901 „ 368 „ „ 59 : 16 %

„ „ 1902 „ 279 „ „ 66 : 23,7 °/o

„ „ 1903 „ 280 „ „ 49 = 17,5 °/„

„ „ 1904 „ 227 „ „ 56 = 20,2 °/„

„ „ 1905 „ 214 „ „ 58 = 27,1 %

Man sieht, die Zahl der vorgestellten Pferde sinkt, der

Prozentsatz der angekauften steigt, d. h. das Verständnis der

Züchter für das, was die Remonte verlangt, hat sich gehoben.

Über die in den Jahren 1893—1902 erkauften und 1894

bis 1903 in die Armee eingestellten Remonten hat das sächsische

Kriegsministerium statistische Angaben für die Beratungen der

zweiten sächsischen Kammer im Jahre 1906 zusammengestellt.

Dieselben gestatten einen

l. Vergleich der vorzeitigen Abgänge bei den in

Sachsen und den in Preußen angekauften Remonten

in der Armee. Als allgemeines Ergebnis des Vergleichs

wird angeführt:

l. Daß die sächsischen Remonten hinsichtlich ihrer Brauch

barkeit und Dauerhaftigkeit, soweit sich dies nach den vor

zeitigen Abgängen entnehmen läßt, etwas, wenn auch nicht sehr

hinter denjenigen aus Preußen zurückstehen und

2. daß die sächsischen Remonten, die von den sogenannten

Remontehengsten, also edleren Halbbluthengsten abstammen,

 

die wenigsten vorzeitigen Abgänge aufweisen, mithin hinsichtlich

ihrer Dauerhaftigkeit im Militärdienst von den sächsischen

Remonten die besten sind; dieselben übertreffen hierin sogar

die Remonten aus Preußen. Allerdings muß hierbei berück

sichtigt werden, daß die verhältnismäßig kleine Zahl dieser

Remonten im Vergleich mit der sehr großen der preußischen

Remonten (141 sächsischen von Remontehengsten, 5930 preußischen

aus Ost- und Westpreußen beziehentlich 1637 aus Norddeutsch

land) ein ganz zutreffendes Bild nicht geben dürfte.

Auch ist zu berücksichtigen, daß die sächsischen Remonten,

welche von den sogenannten Remontehengsten abstammen, erst

seit dem Jahre 1899 in nennenswerter Zahl eingestellt worden sind:

von 1894 bis 1898 : 18,

„ 1899 „ 1903 : 123,

also noch den jüngeren Jahrgängen angehören.

II. Vergleich der vorzeitigen Abgänge bei den in

Sachsen angekauften Remonten sächsischer Zucht und den

in Preußen angekauften Remonten in der Armee.

Im allgemeinen gibt dieser Vergleich ungefähr dasselbe

Bild wie der "ergleich unter I. Vergleich II hat für die

Remonten sächsischer Zucht hinsichtlich der Abgänge sogar ein

etwas günstigeres Ergebnis wie Vergleich I. Der Unterschied

gegenüber den preußischen Abgängen ist hier noch geringer.

III. Vergleich der Abgänge bei den in Sachsen und den in

Preußen angekauften Remonten in den Depots.

Dieser Vergleich läßt erkennen, daß der Abgang in den Depots

bei den aus Sachsen erkauften Remonten ein wesentlich größerer

als bei den aus Preußen erkauften ist (12 Proz. : 5,6 Proz.).

Der Vergleich der Abgänge infolge verschiedener Krank

heiten (9,60 Proz. : 5,6 Proz.) läßt den Schluß zu, daß die in

Sachsen angekauften Remonten nicht so hart aufgezogen und

nicht so widerstandsfähig sind, als diejenigen aus Preußen und

daß infolgedessen schon im ersten Jahre ihrer Einstellung -— in

die Depots — ein starker Abgang stattfindet. Ist in den Depots

das Minderwertige vom Guten, das Schwache vom Starken ge

schieden, so erweisen sich dann nach Einstellung in die Armee

die sächsischen Remonten den preußischen gegenüber annähernd

gleichwertig, wie dies vorstehend unter I und II nachgewiesen

worden ist.

Andererseits muß die große Zahl der sächsischen Remonten,

welche infolge Ungeeignetheit zum Truppendienst nicht in die

Armee eingestellt werden konnten, weil sie sich in den Depots

mangelhaft entwickelt haben (2,4 Proz. :0,1Proz.), auffallen.

Es ist hieraus zu entnehmen, daß beim Ankauf in Sachsen

entweder die Ansprüche der Ankaufskommission im Interesse der

sächsischen Züchter zuweilen abgemindert werden sind, oder die

sächsischen Remonten die beim Ankauf in sie gesetzten Hoff

nungen und Erwartungen nicht erfüllt haben.

IV. Vergleich der vorzeitigen Abgänge bei den in Sachsen

angekauften Remonten sächsischer Zucht und den in Preußen

angekauften Remonten in den Depots.

Dieser Vergleich ergibt ungefähr das gleiche Bild wie der

vorige, ist sogar hinsichtlich der Abgänge infolge Ungeeignetheit

für den Truppendienst noch ein wenig ungünstiger für die

Remonten sächsischer Zucht (statt 2,4 bei den in Sachsen an

gekauften Remonten :2,6 Proz. bei den Remonten sächsischer

Zucht gegen 0,1 bei den preußischen Remonten).

Von ganz besonderem Interesse ist folgende Tabelle:
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, Übersicht

der Züchter‘jusw., von denen eine größere Zahl] Remonten in
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Hat Remonten geliefert

im einzelnen nach ihrer Ab

tName Wohnort s a:“:ung =

' ‚l; , 0 ‘9 0des Züchters usw. m -E 15 3 ä -E_,° E’Eg ä

“*‘"z"“l>ä’säe ‘riss si-‘i=

..s ä s ä .. ä

Träger Groß

hennersdorl’ 26 15 8 3 1)

Jäger Panitzsch 25 -— — 25 ’)

Graf Münster Linz 25 20 4 1 3)

Fohlen- Ölsnitz,Groß

aufzucht- hennersdorf,

verein Kenerts

walde 23 5 16 2 4)

von Burgk Schönfeld 16 7 1 8 i‘)

Brösel Schönbach 8 5 3 —

Jentsch lehren 7 4 -— 3

Dr. Mehnert Medingen 5 — — 5

Otto Döbra 5 —— 3 2

Kayser I)rausendorf 5 3 2 — 6)

Pretzschel Kalkreuth 4 2 — 2

Schröder Böhlen 4 — 2 2

Pohlenz Glossen 4 4 —— —

Müller Bischdorf 4 — l — 4 7)

Außerdem

10 Züchter je 3 30 12 10 8

41 „ „ 2 82 28 29 25

168 „ „ 1 168 50 64 54

Summa: 441 155 l 142 i 144 8)

 

Bemerkungen: l)L'Darunterz 1 von Schlicker, Landbeschäler,

Celle, 2 von unbekannten Hengsten (3). ’) Darunter: 10 von Burg

wartxx, 2 von Jules xx, 12 von Versuch xx, 1 von unbekanntem

Hengst (25). 3) Von Bojar, Landbeschäler, Gncscn. ‘i Darunter:

1 von Jonas, 1 von Hubertus (2). I‘) Darunter: 2 von Burgwart xx,

1 von Pandore xx, 1 von Autrefois xx, 1 von Laurus xx, 1 von Swift

Runnerxx, 1 von Filou‚xx, 1 von Negligentxx (8). G) von unbe

kannten Hengsten. ") Darunter: 1 von Archer xx, 1 von Diskaut xx,

1 von Walvater xx, 1 von unbekanntem Hengst (4). °) Darunter

2 Chargenpferde. xx = Vollblut.

Man kann daraus schließen, daß die sächsischen Remonten

zwar im Durchschnitt den preußischen nicht vollkommen gleich

sind, daß aber andererseits sehr wohl Remonten vorhanden

sind, und daß besonders diejenigen, welche vom Fohlenaufzucht

verein gekauft sind, und in den Fohlenaufzuchtstationen auf

gezogen worden sind, sich bei weitem besser bewerten als alle

anderen im Lande gekauften Remonten; ja es ergibt sich,

daß die letzteren Remonten auch den strengsten An

sprüchen genügen können. Bei der Bedeutung, welche diese

Tatsache für die gesamte Remontierung hat, wird man naturgemäß

den einmal begangenen Weg aufs intensivste weiter verfolgen.

Den Vorteil nun, welchen der sächsische Remontezüchter

aus dieser Zuchtart gewinnen kann, ist ein regelmäßiger Ab

satz, den er genau vorher berechnen kann und die Möglichkeit

bei genügender Übung selbst zu erkennen, welches Zuchtmaterial

für militärische Zwecke geeignet ist und welches nicht. Be

dingung ist sowohl bei dieser, wie bei jeder anderen Pferde

zucht, daß sie rentabel ist; denn lediglich aus Interesse

an der Zucht ohne materiellen Gewinn wird weder in

Sachsen noch sonst wo sich jemand zur Pferdezucht

bereit finden. Es kann nun nicht geleugnet werden, daß ge

rade bei der Zucht des schweren Pferdes die Absatzmöglichkeit

eine außerordentlich günstige ist. Wenn im Jahre 1904 bei

 

den Beratungen der zweiten Kammer der Abgeordnete Töpfer

erklärte, daß er für seine 3—4 Jahre alten kaltblütigen Pferde

1000—1200 M. erhielt, so muß das als zutreffend bezeichnet

werden. Dieser Preis ist inzwischen eher gestiegen als

gefallen. Gerade im Königreich Sachsen mit seiner hoch

entwickelten Industrie sind die Absatzgebiete für solche Pferde

durchaus günstige. In dieser Hinsicht stimme ich also mit der

Ansicht des Herrn Major von Friesen nicht überein. Dazu

kommt, daß die Aufzuchtkosten für ein schweres‘ Pferd sich

nicht höher stellen, als für ein leichtes. Die frühere Ansicht

mancher Landwirte, daß die Aufzuchtkosten für den Kaltblüter

sich sogar wesentlich geringer stellten, als für den Warmbliiter

(Oldenburg, Pferdezucht, Berlin 1901), ist zwar widerlegt

(Hoesch, Wie ist die Züchtung und Aufzucht kaltblütiger Pferde

am zweckmäßigsten vorzunehmen? Leipzig 1902), aber beide

decken sich mindestens. Was das schwere Pferd mehr an Futter

braucht, das leistet es früher an Arbeit. Der Kaltblüter kann

schon im dritten Jahre 60 Tage arbeiten, das Halbblut erst im

vierten. Ferner ist in Betracht zu ziehen, daß der Landwirt nur

selten Leute bekommt, die mit empfindlichen Pferden umgehen

können, eher noch solche, die mit dem ruhigen Kaltblut fertig werden.

Sodann ist der Bedarf an Remonten in Deutschland mit ca.

12000 pro Jahr doch nur gering gegen den durch Import ge

deckten Bedarf an Arbeitspferden, ca. 120000 pro Jahr, wovon die

Hälfte aus dem Auslande importiert wird (10jährige Arbeitsdauer

vorausgesetzt, also gewiß langes Leben berechnet l). Es würde falsch

sein, sich diese Schwierigkeiten zu verhehlen. Gerade weil der Bauer

das Kaltblut und schwere Pferde so leicht absetzen kann, muß ihm

durch entsprechende höhere Remontepreise die Zucht dieses Pferdes

rentabel gemacht werden. Damit ist nicht gesagt, daß Remonte

immer ‘gleich bedeutiind‘sein muß mit dem leichtesten Reitpferde.

Die schwereren Artilleriepferde sind es ja, deren wir augen

blicklich am meisten bedürfen, und daß in Ländern mit ähnlichen

landschaftlichen Verhältnissen wie Sachsen, eine solche Zucht

sehr wohl gedeihen kann, beweist ja Württemberg. Im Kriege

1870 zählten bekanntlich die württembergischen Artilleriepferde

zu den besten ihrer Art. Und diese Pferde, welche ja ganz

dem oben geschilderten sächsischen Zuchtideal ent

sprechen, werden wir bei einer Mobilmachung in großen

Es ist jedem Militär bekannt, daß beim

Ausriicken eher weniger denn mehr Kavalleriepferde gebraucht

werden, als im Frieden bei der Truppe vorhanden sind, da

nicht fertig gerittene Reitpferde und einst geübte Reiterei

wertlos sind -— daß der Bedarf an Pferden für Artillerie

aber ganz außerordentlich steigt. Von ‚rund 60 Pferden

im Frieden steigt der Bedarf jeder fahrenden Batterie auf rund

130 Stück im Kriege, davon 3/4 Zugpferde, also auf mehr als

das Doppelte. Zu 24 Batterien braucht ein einziges Armee

korps also 1680 Ergänzungspferde, wozu noch über 500, auch

meist Zugpferde, für die sogen. leichten Munitionskolonnen

kommen, die der Artillerie unmittelbar auf das Gefechtsfeld zu

folgen haben.

Diese Pferde müssen traben und galoppieren können, es

müssen Reitpferde sein. Grund genug, ihre Zucht zu

fördern; man darf aber die Schwierigkeit dieser Auf

gabe nicht unterschätzen.

Ohne Zweifel hat gerade der Tierarzt —— Militär

und Zivil —— in seiner Praxis einen außerordentlichen

Einfluß auf die Entwicklung der Zucht nach dieser

Mengen brauchen.
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oder jener Seite. Da wo der Tierarzt das Vertrauen seiner

Klienten besitzt, wird er auch besonders vom kleinere‘h länd

lichen Besitzer, bei dem die Kraft jeder Landeszucht liegt, um

Rat gefragt werden: Was züchte ich? Es liegt also im Inter

esse jeder Znchtrichtung, sich die Hilfe des Tierarztes zu

sichern und ihm alles nur mögliche Material zur Verfügung zu

stellen, welches ihm einen klaren Überblick über die Be

strebungen und Erfolge der Zucht gewähren kann. Wenn die

Kontroverse diesen Erfolg zeitigt, so hat sie reichlich

gelohnt.

Bücheranzeigen und Kritiken.

Tierärztllche Operatlonslehre. Von ll. Frick, Professor der Chirurgie

und Opcrationslchre und Leiter der chirurgischen Klinik an der

Tieriirztlichen Hochschule zu Hannover. Mit 214 Abbildungen.

400 Seiten. Preis gebunden 15 Mark. Verlag von Richard Schoetz.

Berlin 1906.

Der Verfasser beabsichtigt in dem vorliegenden Werke den

augenblicklichen Stand der ticriirztlichcn Operationslehre .klar zu

stellen, wobei die für den Gebrauch handlichsten, einfachsten und

zuverlässigsten Operationsmethoden besonders hervorgehoben werden.

' In dem allgemeinen Teil werden zunächst die Zwangs— und Bändigungs

mittel, lokale und allgemeine Narkose besprochen, dann folgt die

Beschreibung derjenigen Operationen, die an den verschiedensten

Körperteilen ausgeführt werden ‚können. Im speziellen Teile sind

die an gewisse Körpergegenden gebundenen Operationen eingehend

abgehandelt. Orientierende anatomische Notizen sind absichtlich

nur wenige beigegeben worden, dafür verweist der Verfasser auf

die Lehrbücher der Anatomie und bezüglich der zu gebrauchenden

Instrumente auf Hauptners Instrumenten-Katalog. In dem Werke

sind fast die sämtlichen, in der tieriirztlichen Praxis vorkommenden

Operationen erwähnt. Die einzelnen Kapitel sind klar und auf

Grund reicher Erfahrung erschöpfend geschrieben. Überall, wo es

‘nötig ist, sind Kontraindikation, Komplikationen und Nachbehandlung

besonders hervorgehoben worden. Durch zahlreiche, zum Teil anderen

Werken entnommene Abbildungen wird dem Text noch eine be

sondere Erläuterung gegeben. Allerdings dürften einige Abbildungen

bei der nächsten Auflage durch bessere bzw. instruktivere zu er

setzen sein. Die buchhändlerische Ausstattung des Werkes ist

tadellos. Das Buch ist dem Praktiker ein guter Berater und ver—

dient daher die beste Empfehlung. Räder.

Beiträge zur Klinik der Tuberkulose. Herausgegeben von Ludolph

Brauer, o. ö. Professor an der Universität Marburg, Direktor der

medizinischen Klinik und Poliklinik. Würzburg, A. Stubers Verlag.

Bd. VII, Heft l. Einzelpreis M. 4.

Die Beiträge zur Klinik der Tuberkulose erscheinen in zwang

losen Heften, von denen 3—5 einen Band bilden. Zurzeit liegt

Heft l des VII. Bandes vor; dasselbe enthält auf 78 Seiten fünf

Originalartikel und zwar: Huß, Therapeutische Versuche mit

stomachaler und inhalatorischer Darreichung von Alttuberkulin.

Dünger, Untersuchungen und Betrachtungen zur Ätiologie und

Therapie der Lungentuberkulosc. Bourgeois-Blumenfeld, Die

Isolierung der Tuberkulösen und der Kampf gegen die Tuberkulose.

Lüdke, Über den Nachweis von Antituberkulin. Seufferheld,

Über den Unterschied im physikalischen Verhalten beider Lungen

spitzen. Die genannten Artikel verdienen wie die Mehrzahl der in

den Beiträgen bisher erschienenen Arbeiten bei der Wichtigkeit der

meisten Tuberkulosefragen ein allgemeines medizinisches Interesse.

Die Beiträge können empfohlen werden. Richter.

Neue russisch-tlerärztliche Zeitschrift.

Das Veterinärinstitut zu Jurjew, dem alten deutschen Dorpat,

gibt von jetzt ab eine Zeitschrift für wissenschaftliche und praktische

Veterinärmedizin heraus. Die von der Zeitschrift zu veröffentlichenden

Artikel sind in russischer oder in einer westeuropäischen Sprache

abgefaßt. Den in russischer Sprache vcrfaßten Artikeln ist ein

 

  

Referat in einer westeuropäischen Sprache beigefügt. Diese Ein

richtung ist außerordentlich praktisch. Es ist selbstverständlich,

daß eine Zeitschrift in der Landessprache erscheint, und diese ist.

auch für die russischen Ostseeprovinzen eben die russische. Ganz

abgesehen aber von der deutschen Abstammung der dortigen Ver

treter der Wissenschaft, liegt es im allgemeinen Interesse des

wissenschaftlichen russischen Lebens, seine Erzeugnisse dem Westen

zugänglich zu machen, und das kann nur geschehen dadurch, daß

sie in eine westeuropäische Sprache übertragen werden. Der

hierfür gewählte Weg des Referates russischer Artikel ist originell

und zweckentsprechend. Das vorliegende erste Heft umfaßt 181

Seiten und ist mit einem Porträt des jüngst verstorbenen Professors

Sommer geschmückt.

Personalien.

Auszeichnungen: Dem Korpsstabsveterinär WaIl/nr wurde das

Rittcrkreuz l. Kl. des Kgl. sächs. Albrccbtsordens verliehen.

Ernennungen: Wissenschaftliche Stellen: Tierarzt Eugrn

Ganglofi“ aus Saarlouis zum zweiten Assistenten a. d. Chirurg. Klinik

d. Tierärztlichen Hochschule in München. — Veterinärbeamte:

Distrikts- und Grenzticrarzt Alfred Trommsrlorf-Mittenwald und der

Distriktstierarzt Hans Aiymr-Türkheim zu Bezirkstieriirzten in Vlfolf

stein bzw. Wertingen, Tierarzt Hans Karl-Feldkirchen zum tech—

nischen Assistenten beim Zuchtverband für oberbayer. Alpenvieh

in Micsbach. — Verabschiedet: Bezirkstierarzt Karl Louis-Neu

stadt a. H. wurde auf sein Ansuchen wegen zurückgelegten

70. Lebensjahres in den bleibenden Ruhestand versetzt und ihm

gleichzeitig der Titel eines Kgl. Kreistierarztes verliehen.

Kreistierarzt Hcsse»Neidenburg wurde zum Magistratsmitglied

gewählt.

Niederlassungen: Die Tierärzte Georg Willenberg in Großhartmanns

dorf, Kreis Bunzlau, Xavcr Otl aus Eggen in Weitnau. — Verzogen:

Maar Jonas aus Borken als städt. Tierarzt nach Gelsenkirchen,

P. H. PauIsen-Jägerkrug nach Husum, Albert Holm aus Seifrieds

‚hcrg als Vertreter nach Weitnau(Schwaben). = '

" Examina: Das Examen als beamteter Tierarzt hat be

standen in Preußen: Tierarzt Dr. med. vet. Frilx Sc/nnirl‘t—Rodenberg.

Approbiert werden in Dresden die Herren Otlo Knabe und Adalbert Rast.

in der Armes: Preußen: Befördert: Die Oberveterinäre Pub!

im Jäger-Regt. zu Pferde Nr. 4 und Arndt im Feldart.-Regt. Nr. 26

zu Stabsveterinären; Unterveterinär Bochberg im Bus-Regt. Nr. 6

zum Obervetcrinär. Die Einjilhrig-Freiwilligen im Feldart-Regt. 43,

Humberg im Uhu-Regt. Nr. 5, Pifremcnt im Garde—Ulan.—Regt.,

Frrmxen im l“eldart.-Regt. Nr. 43, Lenz im Feldart.-Regt. Nr. 63 zu

einjithrig-freiwilligen Unterveteriniircn. — Versetzt: Obervetcrinär

Scidkr im Uhu-Regt. Nr. 8 von Gumbinncn nach Stallupönen. —

Komm andi ert: Einjährig-Freiwillig. Unterveteriniir Vogt im 1.Ga.rde

Drag.-Regt. zum Leib-Garde-Hus.-Regt. —- Verabschiedung: Ober

veterinär Mann im Drag.-Regt. Nr. 20 auf seinen Antrag mit Pension

in den Ruhestand versetzt.

In der Schutztruppe für Deutsch-Südwestafrika: Aus

geschieden: Die Obervetcrinäre Glacsmer und Iwilxki und beim

Leib-Garde-Hus-Regt. bzw. Ulan.-Regt. Nr. 8 wieder angestellt.

Im Beurlaubtcnstande: Preußen: Befördert: Ober

veterinitr der Landwehr 2. Aufgebots Schmal! (Bez-Kilo. Molsheim)

und Oberveterinü.r der Garde-Landwehr 2. Aufgebots Schröder (Bez.

Kdo. Flensburg) zum Stabsvcterinär; Untcrveterinäir der Bes. Henriclr

(Bcz.-Kdo. Wohlau) zum Obervetcrinär.

Vakanzen. (Vgl. Nr. 23.)

Schlachthofstellen: Glatz: Leiter zum September. Gehalt 3000 M.

bis 3600 M., freie Wohnung usw. Privatpraxis nicht gestattet. Be—

werbungen alsbald an den Magistrat.

Besetzt sind folgende in Nr. 23 noch aufgeführte Vakanzen:

Ober-Ingelheim durch Dr. A. Lehmomn, Griesheim a. M. durch

M. Mayer und Stromberg in Hunsrück durch K. li’cusrllel.
  

Verantwortlich für den Inhalt (exkl. lruententell): Prof. Dr. Schmaltz in Berlin. — Verlag und Eigentum der Verlagsbuchhandlung von Richard Sehoeta in Berlin. -

Druck von W. Bllxensteln, Bsrltn.



Die „Berliner Tiuriirzllk-hc Wochenschrift“ erscheint

wöchentlich im Verlage von Richard Schoetz in

Berlin SW.48‚ \Vilhclmstr. 10. Durch jedes deutsche

Postamt wird dieselbe zum Preise von M. 5,— viernljäihr

lich (M. 4,88 für die Wochenschrift, 12 Pf. für Bestcllgeld)

frei ins Haus geliefert. (Österreichische Post-Zeitungs

Preisliste Nr. 574. Ungarische Nr. 35.)
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Originalbeitriige werden mit 50 Dlk.. in Petitsntz mit

00 Mk. für den Bogru honoriert. Alle Manuskripte,

Mitteilungen und redaktionellen Anfragen beliebe man

zu senden an Prof. Dr. Schmaltz, Berlin, Ticriirzb
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Beitrag zur Behandlung der Gebärmutter

erkrankungen.

. Von Kreistierarzt Velmelage-Jülich.

Von allen Erkrankungen,fidie dem Tierarzt in der Buiatrik

begegnen, sind diejenigen der Scheide und der Gebärmutter

stets von ganz besonderem Interesse gewesen, da sie einerseits

sehr häufig vorkommen, andererseits der Behandlung nicht un

wesentliche Schwierigkeiten bieten.

Die wichtigste von diesen Erkrankungen, welche sich in

den meisten Fällen an vorhergegangenen Geburten anschließen,

ist die Septicaemia puerperalis in ihren verschiedensten Er

scheinungsformen und Ursachen.

Die Septicaemia pucrperalis ist als eine Wnndinfektions

krankheit aufzufassen, die durch die verschiedensten Bakterien

der Septikämie und Pyämie verursacht wird; die Aufnahme der

Erreger erfolgt durch die bei der Geburt entstandenen größeren

und kleineren Verletzungen der Scham, der Schleimhaut, der

Scheide und des Uterus. Ebensokann das Zurückbleibcn und

Verjauchen der Nachgeburt durch Aufnahme putrider Zersetzungs

massen Anlaß zu einer Infektion geben.

Abgesehen von den unter schweren Allgemeinerscheinungen

auftretenden, perakut verlaufenden Fällen ‘von Sepsis, beginnt

die Septicaemia puerperalis meist mit entzündlichen Erscheinungen

seitens der Geburtswege. Die Schleimhäute sind gerötet, ge

schwollen und mit Geschwüren bedeckt; der Uterus ist: ge

schwollen und auf Druck schmerzhaft, die Tiere sind unruhig,

stehen mit gekrümmtem Rücken, drängen stark und entleeren

dabei aus der Scheide eine stinkende, jauchige Flüssigkeit. Die

Freßlust ist aufgehoben oder doch sehr herabgesetzt, die Milch

sekretion sistiert; die Mastdarmtemperatur steigt auf 40—42° C;

Pulsfrequenz außerordentlich vermehrt, Puls klein und faden

förmig, die Körperwärme ist ungleichmäßig über die Oberfläche ‘

‘verteilt; das Sensorium der Tiere ist hochgradig benommen, die

 
Bewegungen sind matt, man beobachtet Muskelzittern und

Schwäche der Nachhand.

Der Krankheitsverlaut' ist ein} verschiedener, er kann peraknt

sein und unter Zunahme der Allgemeinerscheinungen in einigen

Tagen. apoplektiform zu Tode führen, oder es erfolgt unter

Nachlaß der entzündlichen Er’scheinungenhiid des Fiebers inner

halb 8—14 Tagen vollständige Genesung; oder aber es ent
_ wickeln sich chronische 'Kran'khei'tszuständel‘mit starker Ab

magerung, welche schließlich unter Erscheinungen’ von Kachexie

und vollständiger Erschöpfung den’l‘od herbeiführen. Hierher

gehören die mit Ansammlung von verschiedenartigen Flüssig

keiten in der Gebärmutter einhergehenden, durch Bildung

chronischer Schleimhautwucherungen und Hypertrophie -'der

Uteruswand gekennzeichneten Erkrankungen Fluor albus, Hydro

metra, Pyometra und Painmetritis mit‘ ihren Folgezuständen als

Sterilität, Metastasen mit Rezidiven und häniorrhagischer Dia

these. Die Mortalitätszifl'er beläuft nach Angabe der Autoren

auf 50—70 Prozent. “’ ' ‘L -

Die Behandlung der Septicaemia puerperalis besteht nebeh

der Anwendung innerlicher Mittel im wesentlichen in der Des

infektion des Uterus und defScheide. Dieselbe erfolgte bislang

meist durch Berieselung der Uteruswand mit'Desint'ektionsflüs‘sig

‘keiten, welche man mittelst "eines durchden Gebärniuttermund

in den Uterus eingeführten, außen mit einem Trichter oder

Behälter versehenen Gummischlauches' in die Gebärmutter ein

fließen läßt. Die Flüssigkeit wird in manchen Fällen durch

wehenartige Kontraktionen des Uterus und der Bauchdecken

wieder nach außen entleert und man kann wohl in diesen Füllen

eine zweckmäßige Desinfektion des Uterus durch wiederholte

Irrigationen erreiche‘n. In‘ sehr vielen Fällen‘besitzt‘ jedoch der

Uterus nicht mehr die Fähigkeit energischerKontraktion und

es bleiben bedingt durch die anatomische Lage de's erkrankten

Organs mehr oder weniger große Mengen Desinfektionsfliissigkeit

mit den in der Gebärmutter enthaltenen pntriden Stoffen gemischt
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daselbst zurück. Das Heraushebern dieser Flüssigkeit mit dem

Irrigator, wie er empfohlen wird, ist schwierig, meist sehr un

vollständig und gelingt in vielen Fällen überhaupt nicht. Die

Folgen liegen klar auf der Hand, abgesehen davon, daß dadurch

ein ständiger Reiz ausgeübt wird, ist auch immer wieder

Gelegenheit geboten, daß putride Massen in die Blutbahn auf

genommen werden.

Von dem Gedanken geleitet, diese Übelstände abzustellen,

es zu ermöglichen, die Desinfektionsflüssigkeit unter

entsprechend starkem Druck nach allen Seiten auf die

Uteruswand einwirken zu lassen, die Desinfektions

fliissigkeit alsdann, vermischt mit den Inhaltsmassen

der Gebärmutter, wieder herausznbringen und diese

Manipulation nach Belieben so lange zu wiederholen,

bis die Flüssigkeit klar zurückkommt, habe ich eine

Pumpe konstruiert, mittelst welcher man dieses Ziel vollständig

erreichen kann.

Von dem Kaiserlichen Patentamt in Berlin ist mir für meine

Uteruspumpe unter Nr. 257 260 der Gebrauchsmusterschutz erteilt

worden.

Es handelt sich um eine Saug- und Druckpumpe von ca. 30 cm

Länge und 2 cm Rohrweite; am unteren Ende befindet sich das

 

  

Ansatzstück a und der Seitenarm b zum Befestigen eines Gummi

schlauches; das Ansatzstiick und der Seitenarm sind durch Kugel

ventile von dem Pumpenrohr getrennt; sie sind zum Abschrauben

eingerichtet, so daß die Pumpe gut gereinigt und bequem in der

Rocktasche mitgeführt werden kann. Die Pumpe soll dazu

dienen, die Gebärmutter unter starkem Druck auszuspülen und

Gebärmutterinhalt herauszubefördern. Die abwechselnde Druck

und Saugwirkuug auf die Uterushöhle wird, nachdem man den

Gummischlauch einmal in die Gebärmutter eingeführt hat, durch

Umschalten des Schlauches vom Seitenarm b zum Ansatzstück a

erreicht, es ist also dazu nicht erforderlich, den Schlauch aus

der Gebärmutter zu entfernen.

An dem in der Gebärmutter befindlichen Ende des Schlauches

ist ein Saugkopf mit Schutzkorb angebracht, um einerseits beim

Herauspumpen das Festsaugen des Schlauches an der Uteruswand

zu verhindern, andererseits die Flüssigkeit beim Hineinpumpen nach

allen Seiten zu verteilen.

Ich habe zwei Saugköpfe mit größerem und kleinerem

Schutzkorb konstruiert; ist der Muttermund noch weit, die

Schleimhaut des Uterus noch aufgelockert, die Kotyledonen noch

groß, dann empfiehlt es sich, den größeren Saugkopf zu ge

brauchen, andernfalls bei engem Gebärmuttermund den kleineren;

ich habe gefunden, daß man in allen Fällen, in denen eine Aus

spülung der Gebärmutter notwendig war, den Schlauch mit dem

kleineren Saugkopf bequem durch den Muttermund in den Uterus

einführen konnte.

Bei der Anwendung der Pumpe lassen sich dünnflüssige

jauchige Inhaltmassen bis auf den letzten Tropfen entfernen

Nachgeburtsreste, die noch locker mit den Kotyledonen zusammen

 
hängen, werden losgespült und bei starkem Druck eventuell

durch den Muttermund hinausgeschwemmt oder sie saugen sich

in dem Schutzkorb fest; es mag dies letztere zunächst als

Mangel erscheinen, da der Saugkopf manchmal dadurch verstopft

wird, es ist aber die einzige Möglichkeit, die Fetzen zu ent.

fernen und man hat in diesen Fällen nur nötig, den Schlauch

herauszunehmen und den Schutzkorb zu säubern.

Sehr gute Dienste hat mir das Instrument auch bei dem

manuellen Ablösen der Nachgeburt geleistet; vor allen bei den

in den Gebärmutterhörnern gelegenen, oft schwer oder überhaupt

nicht zu erreichenden Kotyledonen läßt sich die Nachgeburt oft

so weit losspülen, daß sie durch leichten Zug von außen ent

fernt werden kann. '

Die Wirkung, die ich mit dieser Behandlungsmethode speziell

bei der Septicaemia puerperalis gehabt habe, ist eine außer

ordentlich gute gewesen, das hohe Fieber ging sehr schnell zu

zück, die bedrohlichen Allgemeinerscheinungen und schweren

lokalen Veränderungen schwanden meist sehr bald, ich glaube

nicht fehl zu gehen, wenn ich verschiedene gute Heilerfolge

der Anwendung der Uteruspumpe zuschreibe.

Die Handhabung der Pumpe ist eine sehr einfache, nach

dem man den Gummischlauch mit dem Saugkopf in die Gebär

mutter eingeführt hat, wobei zu beachten ist, daß für den Zweck

des Heranspumpens der Saugkopf möglichst bis auf den tiefsten

Punkt der Gebärmutter geführt werden muß, kann man nach

Belieben mit dem Ein- oder Auspumpen beginnen, je nach Be

schaffenheit des Uterusinhalts, indem man den Gummischlauch

an dem Seitenarm oder dem Ansatzstück befestigt; der Schlauch

muß gut schließen. Bei dem Auspumpen hat man darauf zu

sehen, daß die Pumpe möglichst gerade gehalten, jedenfalls

nicht bis zur Wagerechten geneigt wird, da dann die Ventile

nicht funktionieren; sollte sich bei den ersten Versuchen ein

Kugelventil festsetzen, so kann man dasselbe leicht durch einen

mit der Hand gegen die Pumpe geführten Schlag in seine Lage

zurückbringen.

Die Herstellung des Instruments hat in liebenswürdiger

Weise die Firma Hauptner-Berlin übernommen und in der

bekannten gediegenen und gefälligen Weise ausgeführt; ich

spreche ihr auch an dieser Stelle dafür meinen verbindlichsten

Dank aus. Ich hoffe, daß das Instrument gute Aufnahme findet

und den Herren Kollegen bald ebenso unentbehrlich wird, wie

dasselbe es mir geworden ist.

Die Anwendung

des Damholid in der tierärztliohen Praxis.

Von Evers-Ware n.

Es ist nicht zu leugnen, daß die Anwendung von Damholid

für den beschäftigten Tierarzt mit großen Schwierigkeiten ver

bunden ist, die ohne Zweifel manchen Praktiker, nach einmaliger

Anwendung, von weiterem Gebrauch ferngehalten haben. Der

vielbeschäftigte Tierarzt muß ein Mittel zur Hand haben,

welches sich leicht herstellen und auch leicht anwenden läßt.

Beides war bislang beim Damholid nicht erfüllt; denn wenn

auch die Zeit der Auflösung, ca. eine Stunde, zu ertragen war,

so kam man bei der Filtration und der zeitraubenden und wenig

sauberen Einspritzung leicht in gelinde Verzweiflung.

In nachstehendem glaube ich den interessierenden Herren

Kollegen wesentliche Erleichterungen darbieten zu können und
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zugleich dem viel beschäftigten Praktiker die Möglichkeit zu

geben, sich die Lösung selbst herzustellen.

Ich löse heute das Präparat nicht mehr in 0,25 promill.

Itrolwasser, sondern in 3 promill. (3 pro Mille) Aktol

wasser auf. Die Lösung geschieht wie früher angegeben, indem

100 bis 200 g Damholid auf die 3 prozmill. Aktollösung (in

brauner Flasche) geschüttet wird und während einer Stunde ruhig

steht, dann aber kräftig und wiederholt umgeschüttelt wird.

Bei der Filtration durch Watte, wird diese durch das

Gewicht der Lösung tief in das Rohr des Trichters geschoben

und dadurch eng aneinander gepreßt, so daß kaum noch ein

Tropfen Lösung hindurchgeht. Ich nehme heute statt Watte

Glaswolle und lege diese auf einen über den Rand des Trichters

reichenden Gazestreifen. Hierdurch wird eine sehr schnelle

und gute Filtration erreicht. Der Transport der Lösung muß

natürlich in braunen Glasflaschen, mit eingeschlitfenem Stopfen

erfolgen. Die zweite wesentliche Erleichterung, die ich bieten

kann, besteht in der Einspritzung. Während mit den ge

wöhnlichen Spritzen nur ein verhältnismäßig kleines Quantum,

ohne abzusetzen, eingespritzt werden kann, ist man mit der

automatischen Spritze nach Strauß (von Hauptner, Berlin zum

Preise von 18 M. zu beziehen) in der Lage, beliebig große

Mengen, ganz unabhängig von der einzuspritzenden Flüssigkeit,

ohne Unterbrechung zu injizieren. Die Spritze wirkt nach dem

Prinzip der Saug- und Druckpumpe; sie hat seitlich am Zylinder

ein Saug- und im Konus ein Druckventil. Beim Anziehen des

Stollens wird Flüssigkeit eingesogen, beim Einschieben durch

die Kanüle ausgespritzt. Saugventil und Druckventil sind durch

einen Duritschlauch mit dem Flüssigkeitsbehälter resp. der

Kanüle in Verbindung gesetzt. Die Spritze ist ganz aus Metall

gearbeitet und hat die Größe einer Zehngrannnspritzc. Die

kleinen Ventile sind Kugelventile. Die Spritze kann, was

Einfachheit, Dauerhaftigkeit, leichte Reinigung resp. Sterilisierung

und Brauchbarkeit betrifft, als „ideal“ bezeichnet werden.

Durch diese Spritze habe ich wiederholt 1 Liter, ohne ab

zusetzen, in 2 Minuten unter die Haut gespritzt und hatte,

indem ich die die Damholidlösung enthaltende Flasche mit

einem Wattebausch verschloß, die Garantie, daß keine Ver

unreinigung der Flüssigkeit und daher keine Abszesse eintreten

konnten, was bei dem früheren Gebrauch der Spritze niemals,

auch bei der peinlichsten Sauberkeit, zu erreichen war. Die

Injektion muß natürlich an einer abrasierten und gereinigten

Hautstelle, mit einer ausgekochten Spritze erfolgen.

Wenn dann bei Injektionen von 1-—2 Liter Damholidlösung,

nach der Genesung des Tieres, oft eine enorme Schwellung an

der Unterbrust durch Senkung entsteht, dann braucht man nicht

um das Leben des Tieres besorgt zu sein, weil die Temperatur

39—39,5° C ist und das Tier von Tag zu Tag immer größeren

Appetit entwickelt.

Gebe man bei 1—2tägigem Bestehen von Blutharnen, aber

niemals unter 1000 ccm einer 20proz. Lösung. Wenn die Tem

peratur sinkt, dann müssen außerdem 500 ccm einer 10proz. Lösung

endovenös, natürlich auch mit dieser Spritze, gegeben werden.

Wer meine Vorschläge befolgt, wird sich ein sehr dankbares

Feld mit Leichtigkeit erobern, welches ihm kein Laie entreißen

kann.

Den Alleinverkauf von Damholid habe ich der Firma

Beugen u. Co., Hannover, übertragen.

 

Erbrechen bei einem Pferde infolge starker

katarrhalischer Afl’ektion der Kehlkopfschleimhaut.

Von Tierarzt GramS-Rixdorf.

In seinem Lehrbuch der speziellen Pathologie und Therapie

schreibt Dieckerhoff: Das Erbrechen beim Pferde ist immer

ein Zeichen.von lebensgefährlichen Zuständen im Digestions

traktus. Es kann nur bei einer krankhaften Erschlaffung

(Lähmung) der Cardia eintreten. Gewöhnlich setzt sich die

Entleerung von Futterstofien aus der Nase einige Stunden hin

durch fort bei deii Patienten, bei welchen die Sektion eine

Magenruptur ergibt.

Dieckerhoff erklärt die Theorie des Erbrechens bei

Magenruptur als akzeptabel, wenn durch die Ruptur der Musku

laris die Cardia gelähmt und die Mucosa eine Zeitlang

widersteht.

In den Fällen jedoch, in welchen bei der Ruptur alle drei

Häute des Magens zu gleicher Zeit bersten, wird das Erbrechen

nicht beobachtet. Nur selten tritt Erbrechen bei intakter Er

haltung des Magens ein; in solchen Fällen wird die Erschlaffung

des Sphincter cardiae durch die antiperistaltische Bewegung des

Dünndarms herbeigeführt.

Nicht so ungünstig und gefährlich beurteilt Fröhner in

seinem Lehrbuch das Erbrechen bei Pferden. Er sagt, daß

Erbrechen in früheren Zeiten mit Unrecht für ein ausschließlich

ungünstiges, ja ominöses Symptom angesehen wurde. In manchen

Fällen wirkte das Erbrechen günstig durch die Entlastung des

Magens, in anderen zahlreichen Fällen war nicht der geringste

Nachteil davon zu bemerken.

Diesem Urteil muß ich mich voll und ganz anschließen.

Bei den vielen Kolikfällen, die hier bei schwerem Arbeitsfuhr

werk in so mannigfacher Form zur Behandlung kommen, habe

ich namentlich bei Überladungen des Magens mit Flüssigkeite

mengen schon öfters Erbrechen ohne jeden Nachteil gesehen.

Derartige Fälle sind auch, wenn ich mich nicht irre, schon

öfter beschrieben worden.

Einen eigenartigen Fall von Erbrechen bei einem Pferde

möchte ich in Nachstehendem bekannt geben, den ich am

17. März d. J. zu beobachten Gelegenheit hatte, wobei ich als

Ursache dieser abnormen Erscheinung eine äußerst empfindliche

Reizung der Kehlkopfschleimhaut annehmen muß.

Jede andere Diagnose, wie Magenüberfüllung mit festem

Futter, teilweise Magenruptur, Magenerschlaffung oder Fremd

körper in der Luftröhre, mußte ich sowohl nach der Anamnese,

wie auch nach dem Krankheitsbefunde ausschließen.

Besagtes Pferd, ein ca. 9 Jahre altes, ca. 179 cm großes,

nicht allzu kräftig gebautes (sogenanntes rankes), dänisches

Pferd, brauner Wallach, gehört einem Fuhrherrn, de'r mehr mit

Pferden handelt, als damit arbeitet. Bei solchen Händlern

erhalten naturgemäß die Pferde nur mäßiges Futter, d. h. schon

aus ökonomischen Gründen nur solche Quantitäten, die geeignet

sind, das Hungergefiihl der Tiere zu stillen, welche aber nicht

so groß sind, daß sie in den paar Tagen oder Wochen, in

denen sie bei den Händlern stehen, auch noch Fleisch oder

Fett ansetzen.

Besagtes Pferd bekam Hafer, Häcksel, Heu und Wasser,

keine Kleie. Es wurde am Tage zuvor, als die Brechbewegungen

eintraten, mit einem anderen Pferde zur Abholung von Schlacken

und Asche aus einer Berliner Kaserne eingespannt, woselbst

**
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die Pferde über drei Stunden auf dem zugigen Hofe im Geschirr

still stehen mnßten. Wir hatten an diesem Tage, wie zur Zeit

der Abfassung dieses Berichtes, ein unangenehmes, naßkaltes

Märzwetter, wo Hagelschauer mit Sonnenschein und Aprilstürmen

im Handumdrehen wechseln.

Ich wurde zu dem Pferde mit dem Vorbericht zugezogen,

daß es noch das Morgenfutter mit gutem Appetit zu sich ge

nommen, sich aber plötzlich gekrümmt habe und ihm unter Brech

bewegungen Wasser aus Nase und Maul gekommen wäre. Es

zeigte eine innere Temperatur von 38,9Q C, etwas gerötete

Schleimhäute, normalen kräftigen Puls und beiderseits Darm

bewegungen bei der Auskultation. Irgendwelche Kolik

erscheinungen waren nicht vorhanden. Das Pferd war nicht

aufgetrieben, erschien im Gegenteil in den Flanken etwas hoch

gezogen und kratzte auch nicht mit den Füßen. Dagegen war

der Blick nicht so klar und munter, wie bei einem gesunden

Pferde, sondern mattglänzend und betrübt. Die geringste Pal

pation der Kehl- und Schlundkopfgegend, die nicht verdickt oder

geschwollen war, rief einen derartigen Reiz hervor, daß zunächst

in schnellen Intervallen und dann in immer kräftigeren und

längeren Stößen ein sehr starker Husten erfolgte. Man merkte

es dem Tiere an, daß es diesen Hustenreiz unangenehm empfand

und bemüht war, durch Unterdrücken des Hustens und durch

absichtlich herbeigeführte Schluckbewegungen den Reiz im Kehl

kopf zu beseitigen. Im höchsten Stadium dieser gemischten

willkürlichen und unwillkürlichen Bewegungen vibrierte plötzlich

der ganze Körper, der Hals wird nach oben gekrümmt unter

starker Kontraktion der Kopf, Hals-, Armmuskel, die strang

artig hervortreten, die Genickpartie des Kopfes wird dabei hoch-,

und die Nase, soweit es geht, an die Brust herangezogen. Das

Kreuz wird bogenförmig nach oben gedrückt und unter stoß

weisen, krampfartigen Kontraktionen der Bauchmuskulatur stürzen

aus Nase und Maul Flüssigkeitsmengen in Quanten von mehreren

Litern in die Krippe und auf den Boden. Das Pferd zeigt sich

hierbei durch Abschneiden der notwendigen Luftzufuhr sehr er

regt und atmet unter Zeichen der höchsten Atemnot durch Nase

und Maul unter brummenden Inspirationstöuen. Nach einem

solchen Anfall, der sich bei meinem ca. 1/4 stündigem Aufenthalt

zweimal wiederholte, merkte man dem Körper eine Ermüdung

und Erschlaffung an. Die Wassermengen, die sich aus dem

Magen entleerten, waren nur mit geringen Futtermassen (Häcksel

und Haferkörner) vermischt, schaumig und von säuerlichem

Geruch. Nach dem Bericht des Besitzers haben sich diese

Brechbewegungen im Laufe des Nachmittags noch ca. sechs

bis achtmal wiederholt, wobei natürlich die Flüssigkeitsmengen

immer geringer wurden. Es hätten sich auch am nächsten

Vormittage noch einige geringe Brechanfälle gezeigt, wobei es

aber zu einer Flüssigkeitsentleerung nicht gekommen sei.

Die von mir angewandte Therapie bestand nicht in Ver

abreichung von Medikamenten oder Einspritzungen, sondern in

einer absoluten Hungerkur für einige Tage. Die anläßlich meiner

Besuche von mir gereichten homöopathischen Dosen von Hafer

und Heu werden mit gutem Appetit verzehrt, wobei Patient

sich nach mehr umsieht, dagegen wird selbst am zweiten Tage

nach der Erkrankung jeder Schluck kalten Wassers verächtlich

zurückgewiesen. Nach den entleerten Flüssigkeitsmengen kann

nicht bestritten werden, daß das Pferd vorher viel Wasser ge

trunken haben muß. Noch heute, 8 Tage nach den ersten Krank

heitssymptomen, ist das Durstget‘ühl noch gering und der Reiz

 

 

in der Kehlkopfgegend sehr groß, dagegen verzehrt das Pferd

täglich ca. neun Pfund Hafer und Häcksel mit gutem Appetit.

Allerdings ist der allgemeine Nährzustand in den acht Tagen

ziemlich schlecht geworden. Zur Zeit beginne ich mit einer

Arsenikkur.

Skorbut bei Hunden.

Von Kreistierarzt Gundeleoh -Magdeburg.

Da Skorbut, wie er bei Menschen auftritt, d. h. eine mit

Veränderung des Blutes und der Gefäßwände einhergehende

Allgemeinkrankheit, bei Hunden überaus selten vorkommt, so

dürften die nachstehenden beiden Fälle, die ich im Oktober v. J.

beobachtet habe, interessant genug sein, um sie durch die

Fachpresse zur weiteren Kenntnis zu bringen. Im ersten Falle

handelt es sich um einen ca. 3 Jahre alten, glatthaarigen

Foxterrier, über den die Besitzerin berichtete, daß er seit einigen

Wochen schlecht fresse, einen stinkenden Geruch aus dem Manie

verbreite, seine frühere Lebhaftigkeit verloren habe, sehr matt

und abgemagert sei; mehrfach habe er Nasenbluten gehabt, auch

zeige er rote Flecke in der Haut, seit mehreren Tagen könne

er nicht mehr kauen, da das Zahnfleisch blute und die Zähne

lose seien, freiwillig nehme er, abgesehen von Milch, keine

Nahrung mehr zu sich.

Die vorgenommene Untersuchung ergab folgenden Befund:

Der Hund ist sehr abgemagert und kraftlos, hat einen fauligen

Geruch aus dem Maule, an den Nasenlochrändern finden sich

einige Tropfen dunkelroten Blutes. Auf dem Rücken, an den

Vorder- und Hiutergliedmaßen nimmt man linsen- bis markstück

große, meist rundliche Blutungen wahr, die in der Kreuzgegend

durch Konfluenz bis fünfmarkstüclgroß sind. Die größeren

Blutungen sind mit Anschwellnng verbunden. Nach Öti"nen der

Maulhöhle zeigt sich das Zahnfleisch blaurot und mißfarbig, er

weicht, aufgewulstet und blutet schon bei leichter Berührung,

die sehr schmerzhaft ist; sämtliche Zähne sitzen locker, die

beiden Zangen, zwei Hakenzähne und vier Backenzähne sind

bereits ausgefallen.

Die Behandlung bestand in Ausspritzen des Maules mit

Kaliumpermanganikumlösung und Eingeben von Fleischextrakt. Als

nach zweitägiger Behandlung blutiger Durchfall hinzutrat, ver

ordnete ich noch Opium mit Rotwein.

Tagen gesellte sich ein Bluterguß in die rechte vordere Augen

kammer und Hämatemesis hinzu und am folgenden Tage starb

der fast zum Skelett abgemagerte Patient.

Bei der Obduktion fanden sich außer den schon bei Leb

zeiten wahrgenommenen Blutungen in der Haut noch solche in

dem subkutaneu und intermuskulären Bindegewebe, ferner in der

Rachen- und Nasenschleimhaut. Die Magenschleimhaut ist mit

schwarzrotem, schlecht geronnenem Blut bedeckt, nach dessen

Entfernung die Schleimhaut aufgelockert, geschwollen und gerötet

erscheint. Im Darmkanal sind zahlreiche kleinere und größere

Blutungen vorhanden, die Mesenterialdrüsen stark vergrößert,

hämorrhagisch und ödematös infiltriert. Die Milz ist stark

geschwollen und blaurot gefärbt, die Milzpulpa erweicht und mit

Blutherden durchsetzt. Die Leber und die Nieren sind nur

mäßig blutreich, aber abnorm weich und etwas vergrößert.

Unter dem Brust- und Bauchfell und unter dem Perikardium meist

kleinere Blutungen von ca. Linsengröße. Die Lungen erscheinen

ödematös durchtränkt und nur an einzelnen Stellen finden sich

Nach weiteren zwei
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punktf'örmige Blutungen. Die angeschnittenen Blutgefäße ent

halten dünnflüssiges, dunkelrotes Blut. Die gesamte Körper

muskulatur und das Herz sind welk, schlaff und von blasser

Farbe. Totenstarre ist nicht eingetreten. 8 Tage später wurde

mir mittags ein Bernhardinerrüde mit dem Vorbericht zugeführt,

daß er im Laufe des Vormittags wiederholt Nasenbluten gehabt

habe, auch in .letzter Zeit schlecht fresse, viel speichele und

matt sei.

Die Untersuchung ergab nachstehenden Befund: Der Hund

ist mittelmäßig genährt. Aus beiden Nasenlöchern fließt tropfen

weise schwarzrotes, dünnflüssiges Blut, welches sich auf dem

Fußboden etwas heller färbt, aber nicht gerinnt. In der Haut

des Rückens, des Bauches, der Schultern und der Hinterglied

' maßen finden sich punktförmige bis markstückgroße Blutungen.

Aus den Maulwiukeln fließt mit Blut untermischter Speichel in

langen Strähnen ab. Das Zahnfleisch ist geschwollen, violett

gefärbt, bei der Berührung außerordentlich schmerzhaft und

zeigt fleckige Blutungen. Die Zähne, besonders die Schneide

zähne, sind sehr locker. Behandlung: Ausspülen des Maules

mit Kaliumpermanganikumlösung, Bestreichen des Zahnfleisches

mit einer Lösung von Tannin in Glyzerin (1:10); Rotwein,

geschabtes Fleisch in kleinen Stücken, frische Luft, Bewegung.

In beiden Fällen konnte ich feststellen, daß die Patienten

fast stets in Zimmern gehalten wurden, in denen Mangel an

frischer Luft war, und daß sie nur sehr wenig Bewegung gehabt

hatten. Es sind daher wohl in diesen Verhältnissen, wenn nicht

die essentiellen, so doch die prädisponierenden Ursachen für

dieses Leiden zu suchen.

Es trat auch bei letztgenanntem Patienten zusehends

Besserung ein, als er täglich ausgeführt wurde; der Appetit

steigerte sich, die Blutungen ließen nach, das Zahnfleisch bekam

die normale Farbe und Festigkeit wieder und nach 6 Wochen

war der Hund genesen.

Bemerken möchte ich noch, daß schlechte Ernährung als

prädisponierendes resp. unterstützendes Moment in beiden Fällen

nicht in Frage kommen kann, da die Fütterung der betreffenden

Hunde eine rationelle war.

Übertragung der Tuberkulose von einer euterkranken

Kuh auf ein Kind.

Von Kreistierarzt Witt-liadeusleben.

Im letzten Herbst hatte ich Gelegenheit, eine Übertragung

der Tuberkulose von einer euterkranken Kuh auf ein Kind mit

ziemlicher Sicherheit nachweisen zu können. Der Schlächter S.

in O. hielt für seinen Haushalt eine Kuh, die angeblich seit

sechs bis acht Wochen gehustet und seit sechs Wochen ein ge

schwollenes Euter hatte. .

Bei meiner Untersuchung fand ich stark vorgeschrittene

Allgemein-Tuberkulose in Verbindung mit Abmagerung. Das

Euter war stark angeschwollen, besonders ein Hinterviertel ent

hielt harte Knoten bis Apfelgröße und lieferte ein dünnes,

wässeriges Sekret.

Die Familie des Schlächters war anscheinend völlig gesund,

die Eltern sowohl wie die drei Kinder; doch hatte das kleinste

Kind im Alter von 1‘/‚ Jahren seit drei Wochen eine ver

dächtige Drüsenschwellung in der rechten Uuterkiefergegend.

Der von mir benachrichtigte Kreisarzt hat die Familie S.

nachher untersucht, alle Angehörigen derselben völlig gesund

befunden, auch der fragliche kleine Junge war gesund und

kräftig entwickelt. Von dem der geschwollenen Drüse ent

nommenen Eiter wurde eine Probe an das Pathologische Institut

der Kieler Universität gesandt. Dieses gab später die Nach

richt, daß tatsächlich Tuberkelbazillen in dem Eiter vorhanden

gewesen seien. Die Entscheidung, ob die gefundenen Bazillen

dem Typ. humanus oder dem Typ. bovinus angehören, steht

noch aus.

Leider hatte der Kreisarzt mir keine Probe zurückbehalten,

ich hätte sonst selbstredend auch den Instituten unserer Hoch

schulen gern etwas Material zur näheren Prüfung überlassen.

Es ist ja entschieden von großem Wert, wenn in solchen

Fällen Arzt und Tierarzt zusamme'n arbeiten, um gemein

schaftlich zur Lösung der Tuberkulosefrage beizutragen. Mir

scheint aber, daß wir schwerlich hinreichendes Material er

halten, wenn erst die Tierärzte Eutertuberkulose feststellen und

dann durch den Kreistierarzt dem Kreisarzt die nötigen Mit

teilungen machen sollen. (Min. f. Landwirtschaft usw. Allg.

. Verf. Nr. 1 fi\r 1905. Geschäfts-Nr. 1 Ga. 10201.)

Würden die Ärzte in analoger Weise angehalten werden,

von verdächtigen Drüsenerkrankungeu bei Kindern dem Kreis

arzte Mitteilung zu machen, der dann wiederum den Kreis

tierarzt zu benachrichtigen hätte, so dürfte meiner Ansicht nach

bald ein ausgiebiges und lehrreiches Material gesammelt sein.

Die‘ Eutertuberkulose zeigt sich in so vielen Fällen, daß es zu

weit führt, diese näher zu verfolgen. Geben aber die Ärzte

uns Nachricht von der Halsdrüsentuberkulose der Kinder, so

wird es uns in manchen Fällen nicht schwer werden, baldigst

den Ursprung im Kuhstall nachzuweisen. Sollten diese meine

Worte dazu führen, daß die obenerwähnte Miuisterialverfügung

in der empfohlenen Weise ergänzt wird, so werden sicherlich

alle Tierärzte ihr Wissen und Können stets bereitwilligst zur

Verfügung stellen.

Referate

Über die Verwendung der Superoxyde als äußere und

innere Antiseptika.

Von Maignon.

(Journal de Lyon 81. März 1907.)

Schon seit Jahren wird das Wasserstofl‘superoxyd in der

Wundbchandluüg mit Erfolg als Antiseptikum verwendet. Seine

günstige Einwirkung ist nicht nur der bakteriziden Tätigkeit

des durch seine Zersetzung frei werdenden Sauerstoffs zuzu

schreiben, sondern dieser übt obendrein noch einen mechanischen

und chemischen Reiz auf die Vitalität der Zellen aus, einen

mechanischen durch die fortwährende Entwicklung von äußerst

feinen Sauerstofl'bläschen, und einen chemischen durch seine

oxydierende Eigenschaft.

Da das oxygenierte Wasser seines flüssigen Zustandes

wegen einerseits auf die Gewebe nicht dauernd einwirken kann,

‘und andrerseits ziemlich unbeständig und schwer zu konservieren

ist, so hat man nach anderen beständigeren Superoxyden in

Pulverform gesucht, welche die gleichen chemischen Eigen

schaften aufweisen.

Von diesen sind seit einiger Zeit das Magnesiumsuperoxyd

Mg0‘! zum innerlichen Gebrauch und das Zinksuperoxyd Zn02

 

zum äußerlichen in die Heilkunde eingeführt werden.
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Das Magnesiumsuperoxyd, Magnesium-Perhydrol (Merck) '

oder Hopogan (Bouquillon-Limousin) ist ein weißes, geruch- und

geschmackloses, in Wasser unlösliches Pulver’. Da es seinen

Sauerstoff bei Berührung mit sauren Lösungen abgibt, so ist es

angezeigt bei abnormen gastrischen Gärungen und bei säuer

lichen Diarrhöen. Soll es nicht im Magen, sondern erst im

Darm seine Wirkung ausüben, so muß es, in Keratinhüllen

eingewickelt, gegeben werden. ‚

Das Zinksuperoxyd, Zlnk-Perhydrol (Merck) oder Ektogan

(Bouquillon-Limousin) ist ein weißes, leichtes, geruch- und

geschmackloses, in Wasser beinahe unlösliches Pulver, das bei

der Behandlung von frischen und geschwürigen Wunden sehr

gute Dienste leistet. Man verwendet es auch zu Uterus— und

Scheidenverbänden in der Form von Ektogangaze und als

10proz. Salben bei -Brandwunden, Ekzemen und Hautent

ziindungen. 1 H el fer.

Der INageltritt und seine Behandlung.

Von J. H. Vacth, Großh. Bezirkstierarzt in Heidelberg.

(Deutsche 'l‘lerärztl. Wochenschrift 1907, Nr. 20.)

Aus der Arbeit ist nur bemerkenswert, daß bei Nageltritt

behandlung nicht unterlassen werden soll, die Temperatur ab

zunehmen, da bekanntlich Temperatursteigerung einen ungünstigen

Verlauf andeutet. Zur Behandlung wird nach genügender Weg

nahme von Horn (wie es wohl unerläßlich ist) die sofortige

Desinfektion am besten mittelst Gutenäckers Sondenkanüle

empfohlen. An Arzneimitteln nennt V. Acid. lacticum, Sublimat

und verschiedene andere allenthalben gebräuchliche, eventuell

auch Starrkrampf-Antitoxin. Rdr.

Spindelzellen-Sarkom von der Vulva einer Kuh.

Von Heinrich Holterbach, Tierarzt in Offenburg.

(Deutsche Tierirztl. \Vochunschrift 1907, Nr. 28.)

Bei einer sieben Jahre alten, trächtigen Kuh zeigte sich am

unteren Rande der linken Schamlippe eine welsehnußgroße Neu

bildung, die einige Tage nach der Geburt ein größeres Wachstum

zeigte und nach etwa zehn Monaten die Größe einer Kokosnuß

erreicht hatte. Die Kuh, die übrigens keinerlei Störung des

Allgemeinbefindens erkennen ließ, wurde geschlachtet. Die

Geschwulst wurde vom tierhygienischen Institut zu Freiburg als

„Spindelzellen-Sarkom“ bezeichnet. Rdr.

Kurze Mitteilungen aus der Praxis.

Von Distriktstierarzt Fiiustle- linehloe.

(\’\’ochenschr. t‘. Tierhellk. u. Viehzucht, 51. Jhrg., Nr. 10.)

Tallianine ergaben nach F. bei Brustseuche einen recht

guten Erfolg. In jedem Fall handelte es sich bei den zehn

damit behandelten Pferden um eine einseitige Lungenbrustfell

entzündung. Zwei Tiere machten bei Einleitung der Behandlung

bereits den Eindruck von Todeskandidaten; das Mittel wurde

ausgezeichnet vertragen, nach acht Tagen waren die Krankheits

prozesse nahezu zurückgebildet. Das Stadium der Rekonvaleszenz

war jedesmal auffallend kurz.

Bei einem Hunde (Leonberger), der moribuud, nahezu .

nackt und bis zum Skelett abgemagert zur Behandlung kam,

gingen bei der mit Santonin eingeleiteten Wurmkur Unmassen

(eine Zigarrenkiste voll) von Spnlwürmern ab. Der Hund

erholte sich zwar wieder völlig, wurde aber wegen Ausbleibens

des Haarwachstums getötet.

Ein drei Wochen altes Saugfohlen mit einer Schienbein

 

raktur, hinten links direkt über dem Fesselgelenk, heilte F.

durch einen Holzschindel-Gipsverband, welcher unter Äthernarkose

gelegt wurde. Ebenso behandelte Verfasser einen Schienbein

bruch hinten links bei einer fünfjährigen Kuh, nur wurden

zur Fixierung zwei konvex-konkave Eisenschinen, welche über

die Klauen hervorragten, benützt. In drei Wochen war Heilung

eingetreten. J. Schmidt.

Ein erwähnenswerter Rotzt‘all.

Von Militär-Tierarzt Josef Schmidt-Przemysl.

(Tlerärztllches Zentralblatt 1907. Nr. 12..)

Bei einer 9jä.hrigen Stute, deren rechter Hinterfuß schon

seit einigen Monaten angeschwollen war, traten plötzlich an

diesem Fuß heftige phlegmonöse Prozesse auf. Das Pferd be

lastete den kranken Fuß nicht mehr, fieberte und magerte rapid

ab. Es bildeten sich an dem kranken Beine Abszesse mit un

regelmäßigen Ütfnungen. Die Abszeßhöhlen, aus denen sich

grauer, dünnflüssiger, mit Blut und Gewebsfetzen vermischter

Eiter entleerte, unterminierten schließlich die Haut, die zum

Teil ausfiel. Dadurch wurden teilweise der Knochen und die

Beugesehnen freigelegt, der laterale Plantarnerv war wie aus

präpariert frei sichtbar. Der Hornschuh war in seiner ganzen

äußeren Hälfte von den Weichteilen losgelöst.

Das Pferd wurde. nachdem die Diagnose „Rotz“ gestellt

war, getötet. Außer den beschriebenen Veränderungen fanden

sich bei der Sektion noch zahlreiche erbsen- bis haselnußgroße

Knoten in der Lunge. Die Knoten zeigten auf dem Durchschnitt

in der Mitte einen Eiterherd, um denselben einen dunkelrot.

braunen derben Hof. Die Leistenlymphdrüsen waren gänseei

groß und mit Eiterherden durchsetzt.

Wie und wann das Pferd mit Rotz infiziert worden war,

konnte 1iicht‘tärr‘nit'telt werden. Rdr.

Primäre Milztuberkulose beim Rind.

Von Hugo Lichtenstern, kgl. urig. Tierarzt in Pucho.

(Allatorvosi hnpok 1907, Nr. 4)

Die Tuberkulose der Milz ist beim Rind gar nicht selten,

aber sie entsteht beinahe ausnahmslos sekundär durch das Über

greifen der Erkrankung vom Bauchfell, oder durch hämatogener

respektive lymphogener Infektion. Eine primäre Erkrankung ist

infolge der verborgenen Lage der Milz sehr selten. Sie kann

auf zweierlei Art zustande kommen: durch alimentäre Infektion

von dem Darme aus (Calmette, Guerin), oder nach tran

matischer Einwirkung eines infizierten fremden Körpers.

Lichtenstern beobachtete einen Fall, der zur letzteren Kate

gorie gehört.

Eine vier Jahre alte, schlechtgenährte Kuh, welche vor

zirka einer Woche angekauft wurde, zeigte am Unterleib an

mehreren Stellen weiche Anschwellungen; das Atmen ist erschwert,

52 p. M., -Herztätigkeit tumultuarisch, Puls schwach, 98 p. M.,

Pansenbewegung sistiert, Peristaltik unterdrückt. Appetit

schlecht. Die Kuh liegt meistens, während sie ihre Vorderfiiße

vorwärts streckt; zum Aufstehen kann sie kaum bewegt werden.

L. dachte auf eine durch abgeschluckten Fremdkörper

hervorgerufene Affektion und auf sein Anraten ließ der Eigen

tiimer die Kuh schlachten.

Bei der Sektion fand man in der Bauchhöhle 15 Liter

reine, blaßgelbe Flüssigkeit. Die Milz ist, besonders in ihrer

Breite, vergrößert, so daß sie beinahe quadratförmig erscheint.

Mit ihrer Basis legt sie sich zur Wirbelsäule, do daß die Aorta

und die hintere Hohlvene nach rechts gedrückt wird. Die
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untere Fläche ist mit dem Pausen durch einen zweifingerdicken

Strang verbunden; von dem Zwerchfell und den umgebenden

Organen kann sie nur mit dem Durchschneiden der zusammen

haltenden Bindegewebsmembrane losgelöst werden.

Im unteren Drittel der Milz ist eine apfelgroße, fluktuierende

Stelle zu finden, welche grünlichgrau penetrierende Flüssigkeit

enthält; ihre Wand wird von festen Bindegeweben gebildet und

an der oberen Fläche bemerkt man das Eindringen einer Näh

nadel; ringsum befinden sich viele graurote, teils eiterige, teils

käsige Herde. In den übrigen Organen keine bemerkenswerten

Veränderungen.

Die Milzerkrankung ist im beschriebenen Falle von der mit

dem Futter aufgenommenen Nähnadel verursacht, welche bei

den Pausenbewegungeu dessen Wand durchbohrt, eine lokale

Bauchfellentzündung hervorgerufen, und in die Milz geraten,

durch den mitgebrachten Infektionsstofi‘ die primäre Tuberkulose

dieses Organs verursacht hat. Die stark vergrößerte Milz

drückte die hintere Hohlvene zusammen und die Folge davon

war der Hydrops ascites, chronischer Magen- und Darmkatarrh etc.,

während der ständige Druck der Aorta die Hypertrophie, später

aber die Dilatation der linken Herzhälfte zur Folge hatte.

Später entstanden auch in der Lunge auf hämatogener oder

lymphogener Infektion einzelne Tuberkeln. Das subkutane Ödem

(Anasarka) ist teils auf die venöse Stauung, teils auf die Cachexie

zurückzuführen.

Vom baktei‘iologischen Standpunkt betrachtet, ist dieser

Fall insofern von Interesse, da er dafür spricht, daß die Tuberkel

bazillen im geeigneten Falle auch beim Vorhandensein von

Jauche ihre Virulenz behalten. Dr. K.

Über die Immunisiernng gegen Milzbrand nach

Sobernheim.

Von Dr. A. Stadie.

(Zeitscbr. t‘. Infsktlonskr., parns. Krankh. u. Byg. d. Haust.., Bd. L, S. 127 i.)

S. hat mit Sobernheimschen Milzbrandimpfstofi‘ sowie mit

Pasteuischen Milzbrand-Vakzins an Kaninchen und Schafen ge

arbeitet. Er schildert in vorliegender Arbeit die Ausführung

und Ergebnisse seiner Versuche und geht dann auf einen Ver

gleich beider Impfmethoden näher ein, namentlich weil von

Sobernheim eine Überlegenheit seiner Methode über die Pasteur

sche angenommen werden ist. Unter gleichzeitiger Verwertung

einiger Fälle aus der Praxis gelangt der Autor zu dem End

urteil, daß für die wesentlichsten Punkte, die eine

Überlegenheit der Sobernheimschen vor der Pasteur

schen Milzbrandimpfung dartun sollen, Beweise bis

heute nicht beigebracht sind. Richter.

Die Verbrennung von unzerteilten und zerteilten Tier

kadavern in einem fahrbaren Apparat.

Von Baurat Lange und Polizeiinspektor Ohlandt-Hamburg

(Fortschr. d. Vt.-Hyg. März 1907.)

Die Beseitigung von Tierkadavern und tierischen Teilen

bot bis jetzt erhebliche Schwierigkeiten, da nur an wenigen

Orten geeignete Anlagen zur Verbrennung derselben bestehen.

Das Verbrennen auf freiem Felde oder Vergraben hat neben

dem erhöhten Aufwand an Zeit und Geld den Nachteil, daß eine

vollkommene Beseitigung der Ansteckungsstofi‘e nie erreicht

wird. Zur leichteren unschädlichen Beseitigung, namentlich von

Seuchenkadavern, haben die Verfasser einen fahrbaren Ver

breunungsapparat konstruiert. Ein solcher Verbrennungs

 
wagen kann an den Kadaver herangebracht werden, so daß

eine Verschleppung des Ansteckungsstotfes als ausgeschlossen

angesehen werden muß.

Der Apparat besteht aus einem auf einem vierrädrigen

Fahrgestell montierten, liegenden Zylinder aus Schmiedeeisen,

der etwa 2,50 m lang ist und einen Durchmesser von 1,25 m

hat. Am hinteren Ende befindet sich unter dem Zylinder die

Feuerungsanlage, die mit beliebigem Feuerungsmaterial (Holz,

Kohle, Stroh usw.) beschickt werden kann. Durch eine an der

Stirnseite des Zylinders angebrachte, hermetisch verschließbare

Tür wird der Kadaver eingeführt. Es geschieht dies auf einem

mit einer Winde in Verbindung stehenden dreiachsigen Schlitten,

der auf Gleisen läuft. Nach oben führt aus dem Zylinder ein

mehrere Meter hohes, umlegbares Rauchabzugsrohr. — Die Ver

brennungsdauer für einen ganzen Kadaver von ungerähr 500 kg

belief sich bei den angestellten Versuchen auf 5—6 Stunden.

Als Heizmaterial wurden dazu pro Versuch ca. 210 kg Föhren

holz gebraucht. Geruchsbelästigungen wurden nicht wahr

genommen. Ri c ht e r.

Wochenübersicht über die medizinische Literatur.

Von Dr. P. leii, Charlottenburg,

Königlicher Kreistierarzt.

Münchener Medizinische iVoc/zmschrift Nr. 12. »

Jodofan, ein neues organisches Jodpräparat, als Jodoform

ersstzmlttel; von Dr. H. Eisenberg-Berlin. — Eisenberg

sagt: Wenn ich die Resultate meiner Beobachtungen zusammen

fassend formuliere, so habe ich aus meinen Fällen den Eindruck

gewonnen, daß wir in Jodofan ein dem Jodoform ebenbürtiges,

absolut reizloses Wundheilmittel und Wunddesinfiziens besitzen,

welches zweifellos völlig frei ist von allen den Nachteilen, die

so häufig der Anwendung des Jodoforms entgegenstehen.

Zur Technik der Narkose; von C. Strauch-Braunschweig.

(Centralblatt für Chirurgie, Nr. 7—9, 1907.) Zur Vermeidung

der das Herz stark erregenden psychischen Aufregung vor der

Operation empfiehlt Strauch am Abend vorher 1 g Veronal

eine Stunde vorher zu geben, dann 0,015 Morphium und ein

Alkoholklysma. Die Narkose selbst wird mit Äther tropfen—

weise vorgenommen. Der Verfasser hat niemals üble Erfahrungen

gemacht bei dieser Art der Narkose.

Dieselbe Wochenschrift Nr. 13.

Die Methode von lii. Schwab zur Bestimmung der Gerinnbarkeit

des Blutes; von Privatdozent Dr. Richard Birnbaum in

Göttingen. — Schwab nimmt einen Tropfen Blut, bringt ihn

unter das Mikroskop und stellt den Zeitpunkt fest, wann zuerst

Fibrinnadeln hervorschießen. Verfasser behauptet, daß sehr

viele Momente, wie Feuchtigkeitsgehalt, Wärme, Größe des

Tropfens usw. dabei eine Rolle spielen und hält die Schwab

sche Methode für keine Verbesserung.

Kehikopffraktur durch Hufschlag; von Bischoff. -—- In der Ge

sellschaft sächsisch-thiiringischer Kehlkopf und Ohrenärzte zu

Leipzig am 9. Februar 1907 teilt B. einen Fall mit, in dem ein

Fahrer des 68. Artillerie-Regiments einen Hufsehlag gegen die

linke Halsseite bekommen hatte. Der jetzige Befund ist folgender:

Die linke Stimmlippe steht in der Mitte zwischen Phonations

und Respirationsstellung. Die vordere Kehlkopfwand ist nach

innen vorgewölbt und bildet mit der Hinterwand einen schmalen

Spalt. Bei der Phonation legt sich das rechte Stimmband an

das linke an und zwar kommt die rechte Arygegend hinter die

linke zu liegen, so daß das linke Stimmband verschmälert und
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verkürzt erscheint.

heiser.

Die Stimme ist auffallend tief, aber nicht

Der Hufschlag hat den Ringknorpel getroffen, wahr

scheinlich zu einer Zerreißung des linken Aryknorpels bzw. zu

einer Luxation geführt.

Deutsche Medizinische li"ochcnschrift Nr. 13.

Die Mortalltät der Ohrerkrankunuen und ihre Bedeutung für

die Lebensversicherung; von Dr. Max Levy-Charlottcnburg. —

Verfasser kommt zu folgenden Thesen: Der prinzipiell ablehnende

Standpunkt unserer deutschen Versicherungsgesellschaften Antrag

stellern mit chronischer Ohreneiterung gegenüber ist nicht be

rechtigt. Wenn die Ohreiterung nach klinischer Erfahrung als

gutartig erscheint, kann Aufnahme mit erhöhter Prämie erfolgen.

Die Entscheidung kann nur ein Ohrenarzt treffen.

Die Intellluenzprllfung nach der Ebblnghausschen Methode; von

Wolfgang Weck. -— Die Methode ist folgende: Dem zu

Untersuchenden werden Prosatexte vorgelegt, die durch kleine

Auslassungen unvollständig gemacht sind. Jede ausgelassene

Silbe ist durch einen Strich angedeutet. Es wird nun die Auf

gabe gestellt, die Lücken möglichst schnell, sinnentsprechend

und der verlangten Silbenzahl konform auszufüllen. Jede iiber

sprungene Silbe wird als halber Fehler gezählt, jede sinnwidrige

als ganzer Fehler. Die Ebbinghaussche Methode läßt Defekte

ziemlich sicher erkennen.

Deutsche Medixz'nal-Zeüung Nr. 24.

Der Trinker und die Trunksucht im Reichsstrafgesetzbuch; von

Dr. Herzstein. —- Der Verfasser kommt zu der Überzeugung,

daß der wegen Unzurechnungsfähigkeit freigesprochene Trinker

dauernd oder bis zur Heilung in einer besonderen Anstalt für

Trinker untergebracht werden sollte. Auf die Bestrafung ver

mindert zurechnungsfähiger Trinker haben die wegen Bestrafung

Jugendlicher bestehenden Vorschriften Anwendung zu finden.

Tagesgeschichte.

Oherveterlniir Schmidt 1'.

Am 7. Juni d. J. starb nach längerem Leiden der Ober

veterinär Max S chmidt beim 2. Kgl. Sächs. Train-Bataillon No. 19.

Am 10. März 1866 in Düben, Pr. Sachsen geboren, besuchte

er zunächst die Schule seiner Vaterstadt und sodann das Real

gymnasium in Delitzsch. Nachdem sich Schmidt die nötige

Vorbildung erworben hatte, trat er 1886 beim Husaren-Regiment

Nr. 19 ein, um sich der "eterinärlaufbahn zu widmen. Nach

seiner Approbation 1892 an der Kgl. tierärztlichen Hochschule

in Dresden war Schmidt als Unter- bzw. Oberveterinär in ver

schiedenen Truppenteilen tätig. Im April d. J. kehrte er von

Berlin nach erlangter Befähigung zum Stabsveterinär glück

strahlend und freudig in seine Garnison Leipzig zurück. Leider

trat sein früheres Herzleiden stärker hervor, so daß er trotz

seiner geistigen Energie vom 20. April d. J. dienstunfähig

wurde. '

Schmidt hat sich während seiner Dienstzeit stets als ein

ehrenhafter, pflichttrener Soldat und Beamter bewährt. Durch

sein aufrichtiges, einfaches Wesen, seinen außerordentlichen

Fleiß, sowie durch seine angenehmen Umgangsformen war er

bei Vorgesetzten und Kollegen beliebt und hochgeachtet. Sein

zu Frohsinn neigendes Gemüt half ihm über sein schweres Da

sein hinweg und hat ihn auch bis zu seinem Hinscheiden nicht

verlassen.

 

Auch bei der Beerdigung zeigte es sich nochmals, welche

große Liebe der Verstorbene genossen hat. Von nah und fern

waren zahlreiche und kostbare Blnmenspenden gesandt worden.

Das Oftizierskorps seines Bataillons mit dem Oberst und Major

an der Spitze, sowie Kollegen, Studenten etc. waren zur Be

gleitung zur letzten Ruhestätte erschienen.

Requiesoat in pace! Walther.

Der österreichische Veterinärbeirat.

Die Geburt des ‚durch die Allerhöchste Entschließung vom

7. Dezember 1906 genehmigten Veterinärbeirates im k. k. Acker

bauministerium ist nun infolge bereits vollzogener Ernennung

der Mitglieder desselben vollendet. Was die österreichischen

Tierärzte bei der Kreirung dieses mehr einem Landwirtschafts

rat als einem Veterinärrat ähnlichen Gebildes erreichen konnten,

haben sie infolge ihres festen Zusammenhaltens und infolge der

Bemühungen des Zentralausschusses des Vereins der Tierärzte

Österreichs erreicht. Allerdings erstreckten sich die Forderungen

der österreichischen Tierärzte auf die Errichtung eines Veterinär

rates, welcher sich von dem nun bestehenden wesentlich unter

scheidet. Der Wunsch sämtlicher Tierärzte ging nämlich dahin,

einen selbständigen amtlichen Veterinärrat zu erhalten, welcher

alle Gattungen der Tierärzte zu umfassen und nur aus diesen

hätte bestehen sollen, die sich mit allen auf das Veretinärwesen

bezüglichen Fragen zu befassen hätten, da Fragen landwirtschaft

licher Natur in dem bereits bestehenden Landwirtschaftsrat zur

Erörterung und Beschlußfassung gelangen. Neben dem Land

wirtschaftsrat besitzen die Agrarier Österreichs einflußreiche

Vertretungen in den k. k. Landwirtschaftsgesellschaften, in

den Landeskulturräten, in der Zentralstelle zur Wahrung

landwirtschaftlicherInteressen und vielen anderen Genossenschafts

einrichtungen, so daß die Forderung der österreichischen Tier

ärzte nach einem selbständigen, ausschließlich aus Tierärzten

bestehenden amtlichen Veterinärrat wohl nur als gerechtfertigt

erschien. Die österreichischen Agrarier haben jedoch über das

kleine Häuflein der Tierärzte den Sieg davon getragen und

die Regierung hat einen Veterinärrat errichtet, in welchem

21 Mitglieder und ebenso viele Ersatzmänner, welche über

Vorschlag der landwirtschaftlichen Korporationen ernannt

wurden, sieben Mitgliedern und ebensovielen Ersatzmännern

aus dem Stande der Tierärzte gegenüberstehen. Allerdings

befinden sich unter den ersteren ernannten Mitgliedern fünf

Tierärzte als Ersatzmänner und ein Tierarzt als Mitglied.

Dies beweist nur zur Genüge, welches Vertrauen die Tierärzte

in den landwirtschaftlichen Kreisen genießen, kann jedoch bei

etwaigen Abstimmungen, welche bei dieser Zusammensetzung

des Veterinärbeirates nicht immer im Interesse des tierärzt

lichen Standes gefaßt werden dürften, nicht in die Wagschale

fallen. Die Tierärzte Österreichs müssen sich mit diesem

Veterinärrat notgedrungen begnügen, denn es gelang ihnen

weder die Vermehrung der Zahl der tierärztlichen Beiräte

durchzusetzen, noch die Parität zwischen Nichttierärzten und

Tierärzten insofern herzustellen, daß dem Obmann der tier

ärztlichen Kommission das Einberufungsrecht derselben ein

geräumt wurde, wie der Hanptdelegierte den ständigen Ausschuß

unter allen Umständen einzuberufen berechtigt ist. Der Verein

der Tierärzte in Österreich hat nur das eine erreicht, daß er

seitens der niederösterreichischen k. k. Statthalterei eingeladen

wurde, zwei Mitglieder und zwei Ersatzmänner für den Veterinär
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beirat in Vorschlag zu bringen. Abgesehen davon, daß im

österreichischen Veterinärbeirat nur sieben Tierärzte als Mit

glieder fungieren, sind durch dieselben nicht alle Standesgruppen

vertreten, da nur die tierärztlichen Hochschulen durch zwei

Mitglieder und zwei Ersatzmänner, die Tierärzte Wiens durch

zwei Mitglieder und zwei Ersatzmänner, die staatlichen Tier

ärzte jedoch durch drei Mitglieder und einen Ersatzmann ver

treten sind. Außerdem wurde ein städtischer Tierarzt der

königlichen Hauptstadt Prag als Ersatzmann ernannt, so daß

die ganze große Gruppe aller am flachen Lande in ganz Öster

reich praktizierenden Tierärzte, welche teils als landschaftliche,

teils als private Tierärzte ihren beschwerlichen Beruf aus

üben, unvertreten erscheint. Wenn wir den österreichischen

Veterinärbeirat mit dem ungarischen Landesveterinärrat ver

gleichen, so fällt uns namentlich auf, daß derselbe in seiner

Organisation den österreichischen zugunsten der Tierärzte wesent

lich übertrifft. Im ungarischen Landesveterinärrat, welchem

9 ordentliche und 18 außerordentliche Mitglieder angehören,

stehen 19 Fachmännern 10 Nicht-Fachmänner gegenüber, wobei

noch besonders hervorgehoben werden muß, daß sowohl der

Präsident als der Vizepräsident Tierärzte sind. Allerdings

befinden sich unter diesen Mitgliedern sieben Professoren, aber

es ist anzunehmen, daß gerade diese die Interessen ihrer Schüler,

also aller Tierärzte, gewissenhaft vertreten werden. Nachdem

das Veterinärwe‘sen Ungarns verstaatlicht ist, ist es natürlich

selbstverständlich, daß die anderen tierärztlichen Mitglieder

staatlich angestellte Organe und die Schlachthaustierärzte durch

einen Schlachthofinspektor und einen Schlachthofdirektor genügend

vertreten sind. Daß in einem solchen Veterinärrat der fachliche

Standpunkt namentlich betrefl's Vorschläge zur Abwehr an

steckender Tierkrankheiten und zur Besserung des Veterinär»

wesens in freierer, den Tierärztestand fördernder Weise zur

Geltung gelangen muß, als im österreichischen Veterinärbeirat,

liegt ja auf der Hand. Aber auch Landwirtschaft und die

Sanitätssektion, sowie alle übrigen interessierten Kreise finden

in diesem Veterinärrat gewiß ihre würdige Vertretung. Die

österreichischen Tierärzte können jedoch trotz dieser ver

unglückten Zusammensetzung des Veterinärbeirates ruhig der

Zukunft ins Auge blicken, denn abgesehen davon, daß diese

sieben tierärztlichen Vertreter die Interessen ihrer Fachgenossen

mit Entschiedenheit zu wahren trachten werden, steht an der

Spitze des österreichischen Veterinärwesens ein Fachmann,

welcher unter den verschiedensten Verhältnissen gedient, mit

den Bedürfnissen aller Standesgruppen vollkommen vertraut ist

und der satzungsgemäß an den Sitzungen des Veterinärbeirates,

des ständigen Ausschusses und der tierärztlichen Kommission

teilnimmt und niemals zugeben wird, daß die Rechte der Tier

ärzte in irgendeiner Weise geschmälert werden. M1.

Nachholung des Ablturlentenexamens behuf‘s Promotion.

Die jungen Tierärzte, welche vor Einführung der Universitäts

reife das Studium begonnen haben, befinden sich mit ihrem

häufigen anerkennenswerten Wunsche, zu promovieren, in einer

ungünstigen Lage. Die wenigen Fakultäten, welche in besonderen

Fällen Dispeuse vom Abiturientenexamen erteilen, haben diesen

Dispens so verklausuliert, daß seine Erlangung als eine seltene

Ausnahme betrachtet werden kann. Die philosophischen

Fakultäten der Schweiz sind durch ein Abkommen mit Deutsch

land ebenfalls zu einer äußersten Beschränkung ihrer Dispeuse

 

veranlaßt. Auch die veterinärmedizinischen Fakultäten sind mit

ihren Dispensen sparsam geworden, und überdies hat, wenigstens

für preußische Tierärzte, die Erwerbung eines schweizer veterinär

medizinischen Doktortitels nicht die geringste Aussicht auf An

erkennung. Mit dieser bedauerlichen Tatsache müssen wir uns

nun einmal abfinden. Was bleibt unter diesen Umständen dem

jungen Tierarzt, der den Doktortitel erwerben will, übrig? Die

Erlangung eines Dispenses von einer Universität ist nicht allein

nur ausnahmsweise möglich, sondern auch mit einem ganz

ungewöhnlichen Aufwand an Zeit verknüpft.

Gegenüber diesen Schwierigkeiten erscheint ein andrer Weg

nachgerade viel empfehlenswerter, das ist einfach die Nach

holung des Abiturientenexamens auf einem Gymnasium oder

Realgymnasium als Extraneus. Dieser Weg soll daher hier

einmal allgemein empfohlen werden. Er ist auch schon von

einer ganzen Anzahl junger Kollegen betreten worden. Es ist

anzunehmen, daß viele junge Tierärzte die Nachholung des

Abitnrientenexamens unternehmen würden, wenn sie Bescheid

wüßten über die gestellten Anforderungen, über die Institute,

in denen sich am besten die Vorbereitung erledigen lä.ßt, und

über die Erfahrungen, welche andere bereits gemacht haben.

Daher bitte ich im allgemeinen Interesse diejenigen Kollegen,

welche sich in der Vorbereitung zum nachträglichen Abiturienten

examen befinden oder dieses bereits erledigt haben, um kurze

Mitteilung ihrer Erfahrungen an mich zum Zwecke der dem

nächstigen Veröffentlichung.

S ch m alt z.

Mehr Zurückhaltung Im Urtell über Kollegen!

Eine Pferdeankaufskommission kommt von Berlin nach einer

Provinz. Man sitzt des Abends zusammen in dem Hotel der

kleinen Stadt mit einigen Honoratioren und Besitzern. Es

wird auch über den Rotlauf und die Impfung gesprochen, wobei

einer der Anwesenden äußert: bei ihm habe die Impfung nichts

genützt, die Schweine wären doch eingegangen. Darauf sagt

der die Kommission begleitende Tierarzt: „Dann verstehen die

hier das Impfen nicht“. Natürlich wird diese Redensart dem

Tierarzt hinterbracht, welcher die Impfung ausgeführt, und

dieser, zweifellos einer unserer besten Praktiker von reifster

Erfahrung, fühlt sich durch eine derartige leichtfertige Beur

teilung verletzt und verlangt eine öffentliche Rüge derselben.

Darin kann dem betrofi‘enen Kollegen nur beigetreten werden.

Es mag jedoch sein Bewenden dabei haben, das Vorkommnis

ohne Namensnennung und zum Zwecke der Warnung zu ver

öfi‘entlichen. Das Herabsetzen von Berufsgenossen ist ja leider

im ärztlichen wie im tierärztlichen Stande eine gewohnte und

verbreitete Erscheinung, wobei sich alle Kategorien gelegentlich

schuldig machen. Wir sollten doch nach Möglichkeit auf eine

Abstellung dieses Mißbrauchs hinwirken. Es soll sich doch

jeder neunmal überlegen, ehe er im Kreise anderer ein abfälliges

Urteil über einen Kollegen abgibt. Wenn man noch dazu

weder die Umstände, noch die betreffende Persönlichkeit aus

eigener Anschauung kennt, ist es in der Tat eine Leichtfertigkeit,

die die schärfste Mißbilligung verdient, durch eine hingeworfene

Redensart die Tüchtigkeit eines Kollegen in Zweifel zu

setzen. Wahrscheinlich hat sich der betreffende Herr gar nicht

so viel dabei gedacht; aber eben, weil man gewohnt ist, sich

nicht viel dabei zu denken, muß gegen diese Gewohnheit Front

gemacht werden. S.
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Kurpfuscher Glaß.

Der bekannte Kurpfuscher Glaß in Karlshof bei Wormditt,

über dessen Verurteilung ich im vorigen Jahrgang B. T. W.

S. 403 und 542 berichtet habe, läßt immer noch keine Ruhe.

Trotzdem ihm vom Landgericht in Braunsberg durch Urteil vom

28. Mai 1906 für jeden Fall der Veröffentlichung des bekannten

Inserats eine Geldstrafe von 50 Mark angedroht werden ist,

hat sich Glaß doch nicht abhalten lassen noch weiter zu

annoncieren. Er hat allerdings in einem Teil seiner Annoncen

eine kleine Änderung eintreten lassen, wodurch er seine

homöopathischen Mittel nicht mehr als unfehlbar hinstellt; zum

Teil hat er jedoch in der alten Weise annonciert.

Es wurde nun von neuem ein Verfahren gegen Glaß ein

geleitet. Seine Annonce hatte u. a. auch noch nach der ersten

Verurteilung des Glaß in der Deutschen Agrarzeitung gestanden.

GI. behauptet, dieser Zeitung keinen Auftrag zum Annoncieren

gegeben zu haben. Der hierzu vernommene Redakteur Klapper

sagte aus, daß GI. die Zeitung im Jahr 1905 beauftragt hatte,

die bewußte Annonce ein Jahr hindurch zu veröffentlichen. Von

Februar 1906 an ist die Veröffentlichung versehentlich erfolgt,

da vergessen wurde, das betreffende Klischee herauszunehmen.

In dem Fall der Deutschen Agrarzeitung konnte daher eine

Verurteilung nicht erfolgen. In einem andern Fall, in dem

Glaß in dem Tilsiter Familien-Kalender annonciert hatte, wurde

er jedoch durch Urteil des Landgerichts in Braunsberg vom

15. April d. J. zu einer Geldstrafe von 50 Mark verurteilt.

Ob GI. nunmehr zu annoncieren aufhören wird, erscheint fraglich.

Anscheinend bringen ihm seine Annoncen mehr ein, als wie die

Höhe der gerichtlichen Strafen beträgt. Ich bitte, mich mit

Zusendung etwaiger weiterer Annoncen auch fernerhin unter

stützen zu wollen. Pr.

Vierte Jahresversammlung des Vereins der Schlacht

hoi'tieriirzte der Provinz Hannover.

Der Verein der Schlachthoftierärzte der Provinz Hannover

hielt am Sonntag, den 17. März, im Hotel zu den vier Jahreszeiten

seine vierte Jahresversammlung ab. Erschienen waren Brandt

Hannover, Brinkop-Lüneburg, Frensel-Nienbnrg, Harting

Celle, Heile-Emden, Dr. Heine-Hannover, Dr. Helmich-Nort

beim, Hertz-Harburg, Dr. Jacobs-Hildesheim, Koch-Hannover,

Ricken-Linden, Schönknecht-Hameln, Sosath- Oldenburg,

Spering-Wilhelmshaven, Ziegfeld-Vi’ilhelmshaven, als Gast

Möllmann-Hanuover.

' Nachdem der Vorsitzende die Sitzung mit freundlichen '_Be

grüßungsworten eröffnet hatte, erstattete der Schriftführer den

Geschäftsbericht; danach sind vom Vorstande im Geschäftsjahre

die in der letzten Versammlung gefaßten Resolutionen betreffend

die Vornahme der außerordentlichen Fleischbesohau und die Ge

halts- und Anstellungsverhältnisse der Schlachthoftierärzte in den

Fachzeitschriften veröfientlicht bzw. dem Vorsitzenden des Vereins

preußischer Schlachthoftierärzte übersandt. Ferner wurde an die

Magistrate der Schlachthofgemeinden der Provinz ein Rundschreiben

gerichtet, in dem auf die Zweckmäßigkeit hingewiesen wurde, die

Schlachthofleiter zu der Plenarversammlung des Vereins preußischer

Schlachthoftierärzte zu delegieren; ein anderes Rundschreiben, das

ebenfalls den Magistraten unterbreitet wurde, befaßte sich mit der

Errichtung von Anstalten zur Herstellung von Säuglingsmilch an

den Schlachthöfen; außerdem wurden die Magistrate der in der

Provinz Hannover gelegenen Schlachthofgemeinden, deren Leiter

noch den Titel Inspektor, Verwalter, Vorsteher oder Betriebsleiter

führten, gebeten, diesen Beamten die ihnen zukommende Dienst

bezcichnung Direktor zu verleihen.

In seinem Referat über „Tierärztliche Standesfragen“ nahm

Dr. Helmich Bezug auf seinen in der vorigen Vereinsversammlung

 
gehaltenen Vortrag und auf die von anderen Schlachthoftierärzten

in den übrigen Vereinen über das gleiche Thema erstatteten Re

ferate, in denen immer wieder über die unbefriedigende Lage der

Schlachthoftierärzte Klage geführt werde. Auch der Deutsche

Veterinürrat habe sich mit dieser Frage befaßt, indes sei den

Schlußsätzen der Referenten nicht beizustimmen, da die von ihnen

vorgeschlagenen Gehaltsskalen nach der Einwohnerzahl der betr.

Städte bemessen waren. Wenn auch in kleineren Städten die Zahl

der von dem Schlachthoftierarzt zu untersuchenden Tiere oft hinter

der in den größeren Städten auf einen Schlachthoftierarzt ent

fallenden znrückbleibe, so sei doch zu bedenken, daß dafür die

Dienststunden in den kleineren Städten viel länger ausgedehnt seien.

Andere Beamte, wie z. B. die Oberlehrer, bezögen in kleineren

Städten dasselbe Gehalt wie in größeren Städten, trotzdem sie

häufig nicht so sehr in Anspruch genommen würden, wie ihre

Kollegen in der Großstadt. Ein ähnliches Normalgehalt, wie es für

die Oberlehrer festgesetzt sei, müsse auch für die Schlachthof

tierärzte angestrebt werden, damit auch diese Beamten in die Lage

versetzt würden, ihre Lebenshaltung den Anforderungen der heutigen

Zeit anzupassen. Auch die Bezeichnung Schlachthoftierarzt müsse

verschwinden, sie sei gar nicht offiziell, denn der Schlachthof ist

keine Behörde. Wolle man die nichtleitenden Schlachthoftierärzte

nicht als Sanitätstierärzte bezeichnen, dann möge man die Amts

bezeichnung städtische Tierärzte einführen. Auch die Beseitigung

der Schlachthofrevisionen durch die Kreistierärzte, die in einigen

Regierungsbezirken immer noch vorgeschrieben seien, sei anzu

streben, da es vollkommen genügo, wenn der Departementstierarzt

mit den Revisionen beauftragt wird, da allein diesem das nötige

Vergleichsmaterial zur Verfügung steht. Am Schlusse seiner Ans

führungen beantragt Referent folgende Resolution:

„Die Stellungen der Schlachthoftierärzte bedürfen dringend

einer Aufbesserung, da diesem Beamten vielfach die Anstellung

als Gcmeindebeamter auf Lebenszeit vorenthalten ist, da ferner

eine bestimmte Rangstellung innerhalb des städtischen Beamten

körpers in den meisten Städten ihnen versagt ist, und außerdem

ihre Gehälter zurückstehen hinter denen der übrigen städtischen

Beamten mit gleichem Bildungsgang. Es erscheintweiterwünschens

wert, für die nichtleitenden Schlachtboftierärzte eine andere Amts

bezeichnung einzuführen und diese Beamten als Sanitütstierärzte

oder städtische Tierärzte zu bezeichnen. Auch liegt es im Interesse

des Schlachthofbetriebes, die Schlachthofleiter zu stimmberechtigten

Mitgliedern der Schlachthofkommission zu ernennen. Die Revi

sionen der Schlachthöfe bitten wir lediglich den Departements

tierärzten übertragen zu wollen, da nach den Preußischen Aus

führnngsbestimmungen zum Reichsfleischbeschaugesetze nur diese

Beamten die technische Dienstaufsicht über die Fleischbeschau

tierärzte auszuüben haben und nur ihnen allein das nötige Ver

gleichsmaterial zur Verfügung steht.“

In der sich anschließenden Debatte bemerkte Koch, daß zur

zeit im Verein preußischer Schlachthoi'tierärzte dieselben Punkte

zur Beratung stünden, und daß es richtiger erschiene, wenn der

artige Anregungen von einem großen Verein ausgingen als von

einem Gruppenverein. Dieser Auffassung widersprachen Dr. Hel

mich und Harting, da in der letzten Versammlung jenes Vereins

für die so überaus wichtigen Fragen der Gehalts- und Anstellungs

verhältnisse der Schlachthoftierärzte anscheinend nicht genügend

Interesse gezeigt sei. Von Schönknecht und Heile wurde es

für zweckmäßig gehalten, sowohl die Landtagsabgeordneten als

auch die Departementstierärzte für die Schlachthoftierärzte zu

interessieren; zu den kreistierärztlichen Revisionen der Schlacht

höfe wurde noch von einem der anwesenden Herren mitgeteilt, daß

der ihm unterstellte Schlachthof monatlich dreimal von dem Kreis

tierarzt revidiert wird. Der Antrag Brandt, die Resolution

Helmich dem Oberpräsidenten der Provinz, den Regierungs

präsidenten und dem Verein preußischer Schlachthoftierürzte zu

unterbreiten und den Vorstand dieses Vereins noch einmal auf

zufordern, unter allen Umständen auf der nächsten Versammlung

die Gehaltsfrage der Schlachthoftierärzte als ersten Punkt der Tages

ordnung zu setzen, wurde angenommen.

Der Vorsitzende erteilte darauf Heile das Wort zu seinem

Referat über die Freibänke Nach einem kurzen geschichtlichen
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Überblick besprach Referent die einzelnen für den Betrieb einer

Freibank in Frage kommenden Punkte. Was zunächst den Ort des

.Freibankverkaufslokals anbelangt, so habe sich dessen Lage nach

den örtlichen Verhältnissen zu richten; in einer kleineren Stadt sei

der gegebene Platz der Schlachthof, für größere Städte könne die

Errichtung von Verkaufslokalen auch in solchen Stadtgegenden ins

Auge gefaßt werden, in denen das die Freibank benutzende

Publikum vorwiegend seinen Wohnsitz habe. In bezug auf die Art

des auf der Freibank zu verkaufenden Fleisches könne man, nach

dem in den Ausf.-Best. ä 40 genau festgelegt ist, welches Fleisch

als minderwertig zu bezeichnen ist, nur noch darüber verschiedener

Auffassung sein, ob auch das außerhalb der Schlachthofgemeinden

als minderwertig erklärte Fleisch zum Vertriebe zuzulassen sei.

Eine solche Maßregel sei für kleinere Städte unbedingt zu ver

werfen, da hier schon Schwierigkeiten beim Verkaufe des im eigenen

Schlachthof beanstandeten Fleisches entstehen; höchstens für große

Städte mit vorwiegender Arbeiterbevölkerung sei eine derartige

Maßregel in Erwägung zu ziehen. Was den Preis des auf der Frei

bank zu verkaufenden Fleisches anbelangt, so hat jeder Besitzer

zweifellos das Recht, das ihm gehörige Fleisch so gut und teuer

zu verkaufen, wie es möglich ist. Es empfehle sich ferner, einen

besonderen Unternehmer bei ausreichender Kontrolle mit dem Ver

kauf zu beauftragen. Die Zeit des Freibankverkaufes ist in der

Großstadt an bestimmte, für jede Woche festgelegte Stunden zu

binden, in kleineren Städten hat sich der Verkauf nach dem An

gebot zu richten. Wie viel Fleisch an den einzelnen Käufer ab—

gegeben werden darf, wird sich ebenfalls nach der Größe der Städte

und der damit in Zusammenhang stehenden Anzahl der Käufer zu

richten haben. In größeren Städten wird die Abgabe von nicht

über fünf Pfund schweren Stücken der größeren Käuferzahl wegen

möglich und der schwierigen Kontrolle wegen auch notwendig

sein, in kleineren Städten wird auch gegen die Abgabe von zehn

Pfund schweren Stücken nichts einzuwenden sein, da hier eine

Kontrolle sich leichter durchführen läßt. Die Oberaufsicht über

den Betrieb der Freibank ist Aufgabe des Schlachthofdirektors, die

Aufsicht über das Publikum und den Vertrieb des minderwertigen

Fleisches hat die Polizei. Gekennzeichnet wird das minderwertige

Fleisch durch den von den Bundesratsbestimmungen vorgeschriebenen

Stempel und durch die Auslage im Freibankverkaufsraum. Die

Ursache der Erklärung des Fleisches als minderwertig ist ebenfalls

im Freibankverkaufsraum, und zwar durch Anschlag bekannt zu

geben, obgleich das Publikum sich wenig um derartige Bekannt

machungen kümmert. Beim Verkauf selbst ist auf möglichste

Sauberkeit zu achten; das gilt sowohl für die Räumlichkeit, für

die Person des Verkäufers, für die Gerätschaften als für das zum

Einwiekeln zu benutzende Papier. Da, wo der Verkauf des von

auswärts eingeführten minderwertigen Fleisches zugelassen ist, ~ist

für dieses Fleisch eine höhere Verkaufsgebühr zu entrichten.

Am Schlusse seines Referates besprach der Referent die Frage,

leisten die Freibänke das, was wir von ihnen erwarten müssen?

Wohl kaum, denn einesteils wird das Fleisch auf ihnen zu schlecht

verwertet, wie z. B. beim Verkaufe des Fleisches einfinniger Rinder,

und andrerseits ist die Kontrolle über den Verbleib des Fleisches

außerordentlich schwierig. Ferner bildet die Freibank für die

Fleischer eine erhebliche Konkurrenz, so daß man Veranlassung

hat, die Frage nach einer anderen und besseren Verwertung des

als minderwertig erklärten Fleisches näher zu treten. Referent

bedauert, daß von der gesetzlich zulässigen Verwertung des minder

wertigen und des sterilisierten Fleisches in gesonderten Speise

wirtschaften bislang noch kein Gebrauch gemacht ist, obwohl dies

die beste und zweckmäßigste Verwendung sei.

Nach kurzer Diskussion über die von dem Referenten be

sprochenen Punkte erstattete Brinkop das Referat über die Unfall

versicherung der Schlachthoftierärzte. Nachdem der Vortragende

zunächst in kurzen Strichen ‘die Tendenzen und die Entwicklungs

geschichte der Unfallversicherungsgesetzgebung erläutert hatte, ging

er auf die Bestimmungen des Gewerbeunfallversicherungsgesetzes

und auf das neue Statut der Fleischerei-Berufsgenossenschaft,

welches seit dem l. Januar 1902 in Kraft ist, ein. Es wurde dar

getan, daß die nicht pensionsberechtigten Schlachthoftierärzte,

sofern deren Gehalt 5000 M. nicht übersteigt, zwangsweise von den

 

Kommunen versichert werden müssen, daß die Kommunen aber auch

berechtigt sind, diejenigen Schlachthoftierärzte, deren Jahres

einkommen 5000 M. übersteigt, jedoch nicht über 8000 M. hinaus

geht, freiwillig zu versichern, soweit diese Beamten keine Pension

beziehen.

ansprüche, welche auf Grund des Gewerbeunfallversicherungsgesetzes

von den Verletzten bzw, dessen Hinterbliebenen erhoben

werden können, geht der Vortragende dazu über, die weit

ungünstigere Lage der pensionsberechtigten Schlachthoftierärzte,

wenn diese von einem Betriebsunfall betroffen werden, zu

schildern. An der Hand von Beispielen zeigt er die großen Lücken,

welche zwischen dem Gewerbeunfallversicherungsgesetz und dem

Pensions- bzw. Reliktengesetz bestehen und die besonders in den

jüngeren Dienstjahren in die Erscheinung treten. Für die Reichs

beamten, sowie für die Beamten der meisten Bundesstaaten sei

diese Ungleichheit schon seitdanger Zeit beseitigt und zwar für

15. März 1896

1'8T.Iiiiii’19iii,

für die Einzelstaaten durch besondere Landesgesetze, die dem

zitierten Reichsgesetz im großen und ganzen nachgebildet sind.

das Reich durch das Reichsunfallfürsorgegesetz vom

Nach eingehender Erläuterung des Reichsunfallfürsorgegesetzes

und nach Gegenüberstellung der daselbst festgelegten Entschädigungs

ansprüche mit den durch das Gewerbeunfallversieherungsgesetz bzw.

Pensions- und Reliktengesetz gewährten Ansprüchen kommt der

Vortragende zu dem Schlusse, daß es sowohl für die pensions

berechtigten wie auch für die nicht mit Pensionsberechtigung an

gestellten Schlachthaustierärzte von unschätzbarem Nutzen sein

würde, wenn die Kommunen sich entschließen würden, für die

Schlachthoftierärzte freiwillig die gleiche Fürsorge zu treffen, wie

es das Reich und die meisten Bundesstaaten für ihre Betriebs

beamten seit langem getan haben.

In eine Diskussion über den sehr ausführlichen und interessanten

Vortrag wurde der vorgerückten Zeit wegen nicht mehr eingetreten.

Der letzte Referent Koch fand nur noch Zeit, in kurzen lügen

hervorzuheben, daß neuerdings mehrfach die Kochschen Ver

brennungsöfen eingerichtet und empfohlen seien. Bei aller An

erkennung der Brauchbarkeit dieser Ofen ist Referent doch der

Ansicht, daß die völlige Verbrennung der Konfiskate und Abfälle

für größere Betriebe ein wirtschaftlicher Fehler sei, da erhebliche

Mengen wertvoller Stoffe vernichtet würden, die mit Hilfe unserer

neueren technischen Einrichtungen verwertbar gemacht werden

können und durch welche sowohl schädliche Parasiten wie An

steckungskeime absolut sicher abgetötet werden. Referent bespricht

kurz das Ergebnis der Essener Anlage, über die ‘der Direktor

Ehrhardt in der Schlacht- und Viehhofzeitung berichtet hatte und

meint, daß das Resultat, wonach 400000 Kilo Konfiskate und Ab

fälle 2600 M. Kosten verursachen, durchaus kein günstiges sei. Die

Verarbeitung derartiger Quantitiiten dürfe nicht Kosten bedingen,

sondern müsse Gewinne einbringen. Ein ausführliches Referat über

die verschiedenen Methoden der Verarbeitung von Konfiskaten,

Schlachthofabfällen und Kadavern will Referent in der nächsten

Versammlung erstatten.

Der Vorsitzende schloß darauf die Verhandlungen, nachdem die

wesentlichsten Punkte für die nächste Tagesordnung festgestellt

waren. Dr. Heine.

Genossenschaftllches.

Der Wert der Warenausgänge der Wirtschaftsgenossenschaft

Deutscher Tierärzte E. G. m. b. H. zu Posen betrug im Mai d. J.

26 875,39 M. gegenüber 12 166,67 M. im Mai v. J. Den Mit

gliedern wurden im Mai 1559,90 M. Warenrabatte gutgeschrieben.

Der Aufsichtsrat tagte mit dem Vorstand am 2. d. M. und

beschloß, daß für den 7. Juli eine außerordentliche General

versammlung einzuberufen sei wegen Änderung von Satzungs

und Geschäftsordnungsparagraphen usw.

Marks-Posen.

Nach eingehender Beleuchtung der Entschädigungs- ‘
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Tierhaltung und Tierzucht.

Die Remontierung im Königreich Sachsen.

Zu den Artikeln von Sustmaun, v. Friesen und Goldbeck in

der B. T. W. Nr. so (1906), Nr.3 (1907) und Nr. 24 (1907).

„Was soll der Bauer mit schweren Pferden in der Großen

hainer Gegend“, meinte Herr v. Friesen. Hierzu diene der

Abdruck nachstehender Feststellungen der deutschen Land

wirtschaftsgesellschaft: Verbreitung der Pferdeschläge, Berlin

1900, Seite 265:

III. Königreich Sachsen.

A. Verbreitung der Pferdeschläge.

Die Schlagzngehörigkeit ist folgende:

Warmblut 37090,14 Pferde = 28,82 Proz.,

Kaltblut . 89864,93 „ = 69,81 „

Ponies 1 763,93 „ = 1,37 „
 

Kgr. Sachen im ganzen 128719 Pferde.

Nach den folgenden, schätzungsweise ermittelten Zahlen

setzt sich zusammen:

Das Warmblut aus ‚1,04 Proz. Böhmischem Schlag, 0,30 Proz.

Hannoveranern, 0,37 Proz. Holsteinern, 5,22 Proz. Olden

burgern, 0,56 Proz. Hannoveranern, Holsteinern, Oldenburgern,

0,78 Proz. Oldenburgern und Ostpreußen, 1,19 Proz. Olden

burgern><Landschlag, 0,44 Proz. Österreichern, 4,33 Proz. Ost

preußen, 0,67 Proz. Ungarn, 0,70 Proz. Ungarn><Galiziern,

6,11 Proz. Warmblut ohne Schlagangabe und 7,11 Proz.

Landschlag;

das Kaltblut aus 0,19 Proz. Amerikanern, 3,11 Proz.

Ardennern, 0,33 Proz. Ardennern und Belgiern, 0,19 Proz.

Ardennern und Rheinischem Kaltblut, 12,07 Proz. Belgiern,

0,19 Proz. Clydesdales und Shires, 33,37 Proz. Dänen, 1,85 Proz.

Dänen und Schleswigern, 1‘ Proz. Holländern; 0,48 Proz.

Percherons, 1,11 Proz. Schleswigern, 0,07 Proz. Steiermärkern,

12,67 Proz. Kaltblut ohne Schlagangabe, 2,07 Proz. Kreuzungen

und 1,11 Proz. Landschlag.

Von den warmbliitigen Pferden sind 1096,49 Pferde oder

0,85 Proz. und von den kaltblütigen 7198,73 oder 5,59 Proz.

‚als Zuchtpferde angegeben.
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Die weiteren Erwägungen und Schlußfolgerungen lassen sich

von jedem einzelnen Leser selbst ziehen. Dr. E.

Aktiengesellschaft

Kritische Gedanken über deutsche Vollblut- und

Traberzucht.

Von Edm. Suckow.

(7.«i whrifi für Ge Illlkllllde wo=‚ Nr. 12_)

In vorstehenden zur kurzen Wiedergabe nicht geeigneter

Publikation läßt der erfahrene Autor unter anderem auch

den Deutschen Tierärzten Anerkennung zuteil werden, welch

letztere wegen des Interesses, das sie in unseren Kreisen her

vorrufen wird, hier wortgetreu Platz finden soll. S. sagt:

„Professor Hoffmann-Stuttgart, der - Erfinder des von der

für Feinmechanik vormals Getter und

Scheerer in Tuttlingen angefertigten lnstrumentariums zur

künstlichen Befruchtung großer Haustiere, hat für die

deutsche tierärztliche Wis'senschaft einen Erfolg er

zielt, der jeden Rekord schlägt. Es ist das mit ganz

besonderer Freude zu begrüßen, damit vor allen Dingen unseren

Züchtern Praktiken leichter zugänglich gemacht werden können,

die bisher vom Auslande aus hauptsächlich zum Schaden der

deutschen Käufer angewandt worden sind. Über künstliche

Befruchtung von Vollblutpferden, die sowohl wiederholt in

Gestüten der englischen Grafschaften Dorsetshire, Linkolnshire

und besonders in Yorkshire vorgenommen worden sind, wurde

bereits vor Jahren in der Sportwelt und im Vollblut referiert.

Die Methoden jenseits des Kanales sind gröbere, in vielen Fällen

versagende. Zum Teil sind sie besonders durch oftmals ulkige

Anwendungen eines monströsen Spekulums geeignet, Heiterkeits

ausbrüche zu erwecken,

quälerei

zum Teil arten sie in brutale Tier

aus.“ Des weiteren tadelt S. die Ausbildung der

amerikanischen Tierärzte und meint, daß durch Zuziehung

deutscher tierärztlicher Spezialisten den Züchtern mancher

Ärger erspairt würde.~ J. Schmidt.

Die Rentabilität von Spratts Patent.

Die Dividende dieses Tierärzte viel interessierenden Geflügel

und Hündefutterfabrikationsgeschitftes betrug 1906 = 9°/„! Die

mit englischem Kapital gegründete Fabrik zeigt, was mit Initiative

geschaffen werden kann. Sie erzielte nämlich bei diesem doch

immerhin relativ „recht kleinen“ Handelsartikel einen Warengewinn

von 528,288 M. (1905 = 500,220 M). Der verfügbare Reingewinn

betrug 165,532 M. (1905: 146,864 M.).. 1905 waren 8% Dividende

verteilt worden. Es ist also erstaunlich, wie aus Hundekuchen ein

so „großes Geschäft“ gemacht werden kann. Dr. G.

Personalien.

Ernennungen: Tierarzt Friedrich Strauß zum Distriktstierarztin

Schwarzenhach (Oberfrahkeni. ' ‘

Examina: Das Examen als beamteter Tierarzt hat be

standen in Preußen: Dr. Albert LelIck-Schleswig. (Nachtrag zu

Nr. 23 und 24.)

Promoviert: Bezirkstierarzt Jean Gsell-Romanshorn und

Tierarzt Jvan Ilugmtobler aus Hemau zum Dr. med. vet. in Zürich.

Approbiert: Die Herren Walter Deckarl, (‘arl Golsch, Paul

lVinckenbaeh in Berlin; Rudolf Siegel aus Geyer, Emanuel Slainbke

aus Akcn in Dresden, Wilhelm Goerdt aus Salingen, Franz Wiemann

aus Rohsen in Hannover. '

in der Armee: Im Beurlaubtenstahde: Abgang: Dem Ober

veterinär Meyfarth, Landwehr 1. Aufgebots (Bez. Glauchau) behufs

Überführung zum Landstunn 2. Aufgebots der Abschied bewilligt.

Todesfall: Oberveterinär im Train-Bat. 5 Franz KettebPosnn,

Obcrvcterinär im Stiche. Train-Bat. 16 Max Schmidt.

Vakanzen. (Vgl. Nr. 23.»
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Der Eisengehalt der Milz und seine Beziehungen

— zum Blut.

Von Friedrich Frcytau.

Bei der Untersuchung des Blutes entmilzter Kaninchen fand

ich eine Schwankung der Erythrocyten, Leukocyten und der

Hämoglobinzahl gegenüber der Norm. Deshalb erschien es mir

von Interesse zu untersuchen, ob sich infolge der Milzexstirpation

ein Einfluß auf den Eisengehalt des Blutes geltend macht. Wenn

wir auch in dem Jollesschen Ferrometer einen Apparat besitzen,

der eine Eisenbestimmung in Verbindung mit der Erythrocyten,

Leukocyten- und Hämoglobinuntersuchung ermöglicht, so habe ich

mich hierzu nicht entschließen können, sondern habe diesen Teil

meiner Untersuchungen von dem der Erythro‚cyten-, Leucocyten

und Hämoglobinbestimmung getrennt ausgeführt. Zwar hat Alt

mann r") im Gegensatz zu Schwenkenbecher mit dem Ferrometer

wesentlich günstigere Resultate erhalten, jedoch konnte er

Bötzelens Ansicht, daß der Apparat wesentliche Fehler nicht

zuläßt, nicht bestätigen. Wir können jedoch durch quantitative

chemische Bestimmung vermittelst der Neumannschen Säure

gemischveraschung einen Einblick in den Eisengehalt des Blutes

nach der Milzexstirpation erlangen. Weshalb sich diese Methode

zu Eisenbestimmungen sehr gut eignet, haben Neumann **) und

Bürker "**) in ihren Arbeiten eingehend auseinandergesetzt. Es

scheint mir überflüssig, zu erwähnen, daß ich die von Ncumann

angegebenen Regeln genau beachtet habe.

Was die Operation anlangt, so habe ich alle von Scholita-f)

für die Milzexstirpation angegebenen Regeln beobachtet. Nach

*) Altmann, Beziehungen zwischen Ferrometer und Hämometer

zahl. Milnch. med. Wochenschrift 4. Oktober 1904, S. 178.

**) Ncumann, Einfache Veraschungsmethode. Hoppe-Seylers

Zeitschrift für phys. Chemie. 1902/03.

***) Bürker, Die physiologischen Schwankungen des Höhen

kiimas. Pflügers Archiv, Bd. 92, S. 1, 1902.

1') Scholita, Archiv f. klin. Chirurgie 1895.

 

einem Einschnitt in die Linea alba oder 2-3 cm daneben

parallel der äußeren Bauchhautvene schaffte ich mir einen breiten

Zugang zur Bauchhöhle, welcher bei ersterer Art der Operation

6—7 cm lang bei letzterer 2 cm kürzer war. Die Öffnung in

der Bauchdecke und dem Bauchfell war entsprechend der

äußeren etwas geringer. War die Milz nach Hervorwölben des

Magens gefunden, so habe ich sowohl die ab- wie zuführenden

Gefäße durch je 2 bis 4 Ligaturen, je nachdem es eben nötig

war, abgebunden und sie dann entfernt. Sämtliche Operationen

verlaufen ohne Blutung.

Die Ausführung der Untersuchungen(Wintersemester 1905)

ermöglichte mir Herr Prof. Dr. Hagemann, Direktor des tier

physiologischen Instituts der Kgl. Landw. Akademie zu Bonn,

indem er mir die Hilfsmittel seines Instituts gütigst zur Ver

fügung stellte. Ebenfalls gebührt mein Dank den beiden

Assistenten, Herren Stein und Khuen, die mir öfters, letzterer

wiederholt bei der Titration, behilflich waren.

Falls nach der Exstirpation der Milz der Rückgang des Eisen

gehaltes des Blutes sich nachweisen läßt, kann dieser Mangel

an Eisen ‚

l. durch Vermehrung der Eiseuaufnahme aus der Nahrung,

2. durch Entziehen desselben aus eisenieichen Organen

z. B. der Leber, gedeckt werden.

Deshalb habe ich auch den Eisengehalt in der Trocken

substanz der Leber bestimmt; denn falls es nicht gelingen sollte,

eindeutige Resultate lediglich aus den Blutuntersuchungen zu

erhalten, wäre die Beobachtung einer eventuellen Abnahme des

Eisens in der Leber nach der Milzentnahme immerhin eine für

Verringerung des Eisens im Blut sprechende Tatsache.

Die Befreiung der Leber vom Blut habe ich nach den von

Zaleski*) angegebenen Grundsätzen durchgeführt. Ferner habe

ich den Eisengehalt der Milz bestimmt (hier ohne Blutausspülung),

*) Zaleski, Studien über die Leber.

Chemie 1886, S. 453.

Zeitschrift für physiolog.
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um zu beobachten, ob ein eventueller Eisenrückgang nach der

Milzexstirpation lediglich auf Grund der Milzentnahme zurück

zuführen ist. Die Bestimmung der Trockensubstanz wurde nach

den Bürkerschen Ausführungen (1.0.) durchgeführt.

Bevor wir jedoch an die Besprechung des Ergebnisses

unserer Analysen gehen, wollen wir uns einiger Eisen

bestimmungen der Leber, des Blutes anderer Untersucher er

innern, um so die Zuverlässigkeit unserer Werte beurteilen zu

können. Ich muß jedoch bemerken, daß ich bei Probeversuchen

mit bekannten Eisenmengen — es handelte sich in einem Falle

um ‘/, mg ‚— genaue Resultate erhielt. Bei unseren Unter

suchungen wird jedoch bei geringerem Eisengehalt infolge der

Probeentnahme der Fehler in der Bestimmung ev. größer.

Die hier rezitierten Eisenbestimmungen sind mittelst

Chamäleontitration ausgeführt, teils mit, teils ohne Blutaus

spiilung der. Organe. Den Eisengehalt bestimmte Stahel*) in

der Leber mit 0,167 und 0,201 mg, in der Milz mit 0,217 und

0,268 mg auf hundert Teile Trockensubstanz bezogen. In drei

anderen Fällen fand er in der Milz einen geringeren Eisen

gehalt als in der Leber, nämlich:

in der Milz in der Leber

0,032 g 0,102 g

0,091 „ 0,014 „

0,062 „ 0,075 „

In einem weiteren Falle bestimmt er den Eisengehalt mit 0,114

im Blut, 0,063 in der Milz, 0,048 in der Leber.

Nach Schmey**) enthält die Leber (auf 100 Teile Trocken

substanz berechnet) des jungen Hundes 0,0783, die des alten

0,1806 mg Eisen, d. h. in diesem Falle hatte der alte Hund

mehr Eisen als das 24 Stunden alte junge Tier, während nach

Bunge jüngere Kaninchen mehr Eisen haben als ältere.‘ Den

Prozentgehalt des Eisens in der Leber bestimmte Zaleski***)

mit folgenden Zahlen, beim Hund:

frische Substanz, Trockensubstanz

0,0128 0,0891

0,0109 0,0779

0,0074 0,0429

Hund 1 Stunde alt 0,0738 0,3907

hungerndes Kaninchen 0,0058 0,0308

Im Durchschnitt betrug also das Trockengewicht 14,36 Proz.

der frisch abgewogenen Substanz.

Bürker (100. cit.) fand nach der Säuregemischveraschungs

methode von N eumann folgende Werte, für die Milz 0,23 Proz.,

für die Leber 0,033, für das Blut 0,0393.

Über die Bedeutung des Eisens für die Blutbildung sind

zwar einige Arbeiten vorhanden, jedoch berühren sie unser

Thema nicht. Es handelt sich bei diesen Untersuchungen ledig

lich um die Frage der Aufnahme des Eisens im Körper, die

bejaht werden muß. Hinsichtlich dieser Angaben verweise ich

auf Schmey (loc. cit.).

Hier will ich nur erwähnen, daß Gaulej-) auf Grund seiner

Befunde die Annahme ausdrückt, daß das anorganische Eisen

*) Stahel, Eisengehalt der Leber und Milz nach verschied.

Krankheiten.- Virchov-Archiv Bd. 85, S. 26.

""‘) Schmey, Über den Eisengehalt des Tierkörpers. Zeitschrift

für physiologische Chemie, 1903.

***) Zaleski, Studien über die Leber. Zeitschrift für physiolo

gische Chemie, 1886.

-l-) Gaule, Über den Modus der Resorption des Eisens usw.

Deutsche med. Wochenschrift, 1886.

 

sich im Magen mit einem Kohlehydrat paart, daß diese Ver

bindung im Dünndarm wieder zerfällt und daß sich dann das

Eisen in den Lymphbahnen mit einem Eiweißkörper zu einer

organischen Verbindung vereinigt. (Nach ihm werden also die

Blutkörper in den Lymphdrüsen mit Eisen beschickt, erhielten

also hier ein Oxydationsmittel, um Hämoglobin an sich zu

reißen.) Etwas Ähnliches fanden Hochhaus und Quincke.*)

Sie meinen, daß durch den Darm und die Lymphbahnen den

Mesenterialdrüsen das Eisen zugeführt wurde. (Daher die An

sohwellung dieser Drüsen nach der Exstirpation der Milz.)

Ich habe eine solche jedoch nie bemerkt; die Anschwellnng der

Blntgefäßdrüsen in der Nähe des Magens und im Gekröse, etwa

in der Mitte der Wirbelsäule, beruht auf histologischen Ver

änderungen, wie ich dies später noch aufführen will.

Hoffmann“) fand, daß nach Eisengaben in der Milz, im

Knochenmark, den Lymphdriisen usw. mehr Eisen als sonst ge

funden wird, und nimmt daher an, daß dem Knochenmark durch

die Blutbahn Eisen zugeführt wird (d. h. nach der Exstirpation

der Milz, die Eisen enthält, kann das der Milz zukommende

Eisen oder wenigstens ein Teil desselben dem Knochenmark

oder einem anderen Organ zugeführt werden und deshalb das

betrefl'ende Organ befähigt werden, mehr Blutkörper als in der

Norm zu bilden).

Die angeführten Werte, die allerdings unter verschiedenen

Bedingungen zustande gekommen sind, zeigen uns also, daß der

Eisengehalt der einzelnen für uns in Betracht kommenden

Organe ein wechselnder ist, innerhalb derselben Tierart, so daß

wir uns bei der Besprechung unserer Werte nicht an einen

einzelnen Wert halten, sondern dieselben nur vergleichend be

trachten dürfen. ‚ _

Zur Untersuchung wurden 14 jüngere Kaninchen und drei

Hunde verwendet. Von den nach gewisser Zeit getöteten Tieren

wurden Leber, Lymphdn'isen, Knochenmark, Nebennieren und

ev. Thymus histologisch untersucht. Das Ergebnis der Ver

änderung der Lymphdriisen will ich jedoch an anderer Stelle

auseinandersetzen.

Im folgenden will ich nur einige (meiner) der von mir

untersuchten Tiere erwähnen, weil die Verhältnisse bei allen

nach der Sektion dieselben sind und die Tiere alle gleichaltrig

waren. 2 Kaninchen litten offenbar an Septikämie. Aus diesem

Grunde habe ich die Ergebnisse der Untersuchungen beider

Tiere nicht in den Bereich meiner Betrachtungen gezogen.

I. Graues Kaninchen, Gewicht 2070 g, Gewicht der Milz

1,04 g, 0,22% Eisengehalt. Die mehrmalige Entnahme des

Blutes (5—10 ccm) geschah durch eine Blutentziehung an der

Jugularis in der bekannten Weise (Freilegen der Karotis, Ab

lösen des Nervus vagus oder Freilegen der Femoralarterie, Ein

binden einer passend abgebogenen Glaskaniile in die Arterie,

Einlaufen des Blutes in ein Reagenzrohr) nach der Exstirpation.

Das Tier wurde am 5. Tag getötet. Eine äußerlich sichtbare

Schwellung der Lymphdrüsen, auch der Blutlymphdrüsen, war

nicht vorhanden. Das Knochenmark des Oberschenkels und

Oberarmes, nahe der Epiphyse fand ich gerötet, jedoch nicht

etwa dunkelrot wie die Milz, sondern im Farbenton, etwa die

Mitte zwischen Milz und Zinnoberfarbe haltend.

*) Hochhaus und Quincke, Über Eisenresorption und Aus

scheidung im Darmkanal. Archiv f. ex. l’ath. u. Pharm., 1890.

**) Hoffmann, die Rolle des Eisens bei der Blutbildung.

Virchows Archiv, Bd. 160.
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II. WeißesKaninchen, 2110g Gewicht. Milzgewicht 1,0875g,

0,35 Eisengehalt. (Weiße Kaninchen vertragen die Operation

im Gegensatz zu grauen recht schlecht.) Nach dem 7. Tage

getötet. Das Knochenmark dieses Tieres war etwas röter als

dasjenige des vorigen Tieres.

III. Graues Kaninchen, 710 g Gewicht, Milzgewicht 0,630 g,

Eisen 0,35 Proz.

Am 5. Tag nach der Exstirpation der Milz getötet. Die

Farbe des Knochenmarkes entsprach demjenigen des ersten

Tieres. Ich hatte mit: Rücksicht auf die histologische Unter

suchung des Knochenmarks junge Tiere gewählt. Dies ist so

wohl was die Untersuchung der histologischen Veränderungen

der Lymphdrüsen anbetrifft jedoch nicht ratsam; denn es treten

in diesem Falle die betreffenden Erscheinungen nicht so deutlich

als bei älteren Tieren auf. Die Lymphgefäße dieser Tiere er

innern noch zu sehr an den embryonalen Zustand — als auch

der Wert der Fe-Bestimmungen gering ist, indem bei diesen

kleinen Tieren zu der Wirkung der Milzentnahme noch diejenige

des Aderlasses kommt. '

IV. Weißes Kaninchen 652 g, 0,626 Milzgewicht, 0,28 Proz.

Eisen, getötet am siebenten Tag nach der Exstirpation, Knochen

mark wie im Fall 1, Thymus rötliches Aussehen.

VI. Graues Kaninchen, 0,860 kg, Milz 0,39 Gewicht, 0,38

Proz. Eisen.

6 Tage nach der Entmilzung getötet, Knochenmark wie im

Falle 1. Auch hier keine äußerlich sichtbare Schwellung der

Lymphdrüsen.

VII. Weißes Kaninchen 2,440 kg Gewicht, Milzgewicht 1,990,

0,26 Proz. Eisen.

3 Wochen nach der Operation getötet. Schwellung der

Blutgefäßlymphdrüsen mikroskopisch nicht bemerkt. Knochen

mark nicht wie in den früheren Fällen gerötet.

VIII. Graues Kaninchen, 2,950 kg, Milzgewicht 2,8628 g,

0,29 Proz. Fa.

Tiere von dieser Größe vertragen die Operation derart,

daß sie nach Beendigung derselben sofort umherspringen

können im Gegensatz zu kleinen Tieren, die sich erst nach

einigen Stunden erholen. Dieses Tier hat eine im Verhältnis

zur Größe beträchtliche Milz. Im allgemeinen ist das Ver

hältnis der Milz kleinerer Tiere zu dem Gewicht der Tiere ein

größeres als bei größeren Tieren oder kleine Tiere haben im

Verhältnis größere Milzen als ausgewachsene Tiere d. h. die

Funktion der Milz hat sich bei erwachsenen vielleicht mehr auf

eine einzige beschränkt.

Die Milzen der Tiere von gleichem Gewicht sind auch

nicht immer gleich schwer, wenn aber ein 2,300 kg schweres

Tier eine gleichschwere Milz (0,7:0,626 g) wie ein 625 g

wiegendes Tier hat, so erläutert dies zweifellos die Berechtigung

meines oben aufgestellten Satzes.

IX. Graues Kaninchen, 2,625 kg, Milzgewicht 1,161 g,

0,28 Eisen, getötet am zehnten Tage nach der Exstirpation der

Milz. Bei diesem Tiere war am fünften Tage nach der Milz

entnahme am Hals eine Eiterung hervorgerufen, um ihren Ein

fluß auf die Veränderung der Blutlymphgefäßdrüsen zu studieren.

Bei der Besprechung des Ergebnisses unserer Analysen

wollen wir zuerst die Leberanalysen betrachten. (Berechnung

der Werte nach Neumann loc. cit.)

 

In folgender Tabelle drückt die römische Zahl das operierte

Tier, die arabische den Tag nach der Entmilzung aus, an

welchem die Bestimmung getroffen wurde.

Kontrollversuchc.

5. Tag 5. Tag 7. Tag 7. Tag 7. Tag 7. Tag

I. Tier III. Tier II. Tier IV. Tier VI. Tier V.’ Tier

0,010 0,010 0,003 0,006 0,007 0,009

0,009 0,008 0,010 0,008 0,008 0,006

8. Tag 9. Tag 13. Tag 13. Tag 21. Tag

VIII. Tier IX. Tier X. Tier XI. Tier XII. Tier

0,009 0,002 0,003 0,004 0,112

0,014 0,001 0,009 0,008 0,101

Der Eisengehalt eines Hundes war am 19. Tage nach der

Exstirpation 0,014 und 0,027.

Aus diesen Zahlen ersehen wir, daß der Eisengehalt der

Leber nach der Milzentnahme ein geringerer wird als in der

Norm. Am geringsten ist er in der zweiten Woche, um un

gefähr in der dritten Woche wieder anzusteigen, so daß er nach

etwa vier Wochen wieder seine normale Höhe erreicht hat.

Es ist also nach der Milzentnahme der Leber Eisen entnommen,

d. h. es wird im Blute nötig gewesen sein. ‚

Nach der Milzexstirpation wird also ein Teil des Eisens

aus dem Blutkreislauf verschwunden sein, oder anders aus

gedrückt können wir sagen, da die Milz doch nur wenig Eisen

enthält, die Milz ‘hält normal das Eisen in den Bereich des

Blutkreislaufs oder wenigstens einen Teil desselben, den für die

Blutbildung wichtigen, resp. wichtige Verbindung zurück.

Irgendwelche weitere Betrachtung lediglich auf Grund

unserer Zahlen scheint mir hier nicht angebracht. Ausschlag

gebender ist für mich die histologische Untersuchung. Ich will

deshalb an jener Stelle. dieses Ergebnis wie das folgende näher

in Verbindung mit anderen Tatsachen eingehender auseinander

setzen.

Die Tabelle der Blutanalysen ist weniger vollständig als

die der Leberanalysen. Beim Aufkochen des Kolbeninhaltes mit

Zink ist leider öfters ein kleinerer Teil seines Inhaltes heraus

gespritzt. Wenn auch diese Zahlen den Analysen, wo dies

nicht der Fall war, entsprechen, so halte ich mich doch nicht

für berechtigt, sie hier aufzuführen. Das Verhältnis der Zahlen

(0,038 statt 38) am 1. bis 4. Tag nach der Milzentnahme be

stimmt ist folgendes :

Fall VII IV IX VI X XI VIII

38 49 66 51 40,6 55 44 '

23 44 54 48,1 30,1 44 43

28 33 — 29,8 29,8

16 37 — 26 26,3

Das Mittel aus diesen Zahlen ist also 49, 46, 30, 26.

Nach diesen Zahlen läßt sich wenig entscheiden; denn einmal

wird durch die mehrmalige Blutentnahme mit derselben Eisen

aus dem Blut entnommen, zweitens sind auch nach dem sechsten

Tag nach der Exstirpation keine Bestimmungen mehr getroffen,

da ich mir seinerzeit keinen Erfolg hiervon versprach. Es mag

möglich sein, daß die Exstirpation eine Verringerung des Eisen

gehalts des Bluts bedingt. Jedenfalls ist sie aber gering, da

sofort Eisen aus der Leber dem Blut zur Verfügung steht.

Allerdings mag das Eindringen des Eisens in die Blutbahn ohne

Milz nicht schnell vor sich gehen, wie sich ja auch die Blut

gefäßveränderung (der Blutlymphdrüsen) nach der Entmilzung

nicht schnell, sondern langsam ausbildet, erst in 5 bis 6 Wochen

sich ausgeprägt entwickelt hat.
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Wenn wir also ein geringes Sinken des Fe-Gehalts des

Blutes nach der Milzexstirpation gelten lassen wollen, kommt

der Milz eine Fe blutvorbereiteude Eigenschaft zu.

Das Ergebnis unserer Untersuchung ist also, daß sich in

folge Milzentnahme bei einer Reihe von Kaninchen und einem

Hunde ein allmähliches Sinken des Fe-Gehalts der Leber vor

nehmlich in der zweiten Woche nach der Entmilzung geltend

macht, welches aber in der dritten Woche, jedenfalls bald dar

auf nicht mehr zu beobachten ist. Wenn auch das Blut in der

ersten Woche nach der Milexstirpation einen geringeren Fe

Gehalt als in der Norm gehabt haben mag, so ist diese Ver

änderung sicherlich nur eine unbedeutende. Vielleicht stellt die

Milz einen Fe-Regulierungsapparat für das Blut dar, der das

Eisen weder in zu großem Gehalt in das Blut eintreten läßt,

noch es unter eine gewisse Grenze sinken läßt, so daß es im

Gegensatz zur Leber nicht ein allgemeines, sondern für die Blut

bahn besonderes Fe-Depot ist. So konnte z. B. Bürkner bei

seiner Untersuchung auf den Einfluß des Höhenklimas auf das

Blut eine Schwankung des Eisengehaltes in der Milz wie z. B.

in der Leber nicht nachweisen.

Kreosotvasoliment Bangen, ein Heilmittel bei der

Kälberpneumonie.

Von Tierarzt Nlelsen-Hoyer.

In_ folgendem möchte ich kurz meine Erfahrungen mitteilen,

die ich mit Kreosotvasoliment bei der Kälberpneumonie gemacht

habe. Ich habe im letzten halben Jahre ca. 50 Kälber mit

Pneumonie in Behandlung gehabt und nur einen’ Verlust zu be

zeichnen. Das Kalb hatte neben Lungenatfektionen auch

Diarrhöe.

Wenn man jedoch unter diesen Umständen einen so schönen

Erfolg gehabt hat, darf man dem Mittel wohl eine Heilwirkung

zuschreiben. In folgendem kurze Krankheitsbeschreibung. Vor

bericht gewöhnlich so: Die Kälber husten. Eins ist eingegangen.

Es hatte zuletzt 1—3 Tage Diarrhöe. Eins zeigt sehr große

Atembeschwerden und will nichts fressen. Die Kälber sind bis

_zu 5 Monaten alt.

Die Untersuchung ergibt, daß alle Kälber mehr oder weniger

husten. Husten ist durch Druck auf den unteren Halsteil der

Luftröhre leicht auszulösen. Die Atmungsbeschwerden sind zum

Teil gering, zum Teil sehr groß. Bei Auskultation der Lunge

hört man abnorme Atmungsgeräusche. Temperatur 39—40° C.

Die hohe Temperatur haben, fressen nicht.

Diagnose: Kälberpneumonie.

Therapie: Bei schwerkrauken Tieren dreistündlich einen

Teelöffel Kreosotvasoliment 50 Proz. in einer Bierflasche Milch.

Bei leichterer Erkrankung dreimal täglich einen Teelöffel voll.

Nebenbei gute Pflege und kräftige Fütterung. Nach Verlauf

von acht Tagen nimmt der Husten ab. Die Kälber sind viel

munterer. Die schwer erkrankt waren, zeigen gute Freßlust.

Sollten diese Zeilen vielleicht zu weiteren Versuchen anregen,

würde es mich freuen, so andere Herren Kollegen von dieser

Therapie denselben Erfolg hätten, den ich im letzten Halbjahr

gehabt habe.

Es ging trotz Impfung und Kreosotvasoliment ein. '

 
Kleine Mitteilungen aus der Praxis.

Von Dr. Habicht-Kuppeln (Schleswig).

Erscheinungen der Gebärparese bei innerer

Verblutung.

Die Mitteilung des Herrn Oberamtstierarzt Reinhardt.

Freudenstadt in Nr. 10 unter obigem Titel veranlaßt mich, zwei

Fälle gleicher Natur an dieser Stelle bekannt zu geben.

Am 8. Februar d. J. wurde ich zu einer angeblich schwer

an „Milchfieber“ erkrankten Kuh gerufen. Die Verwechslung

zweier sehr ähnlichen Ortsnamen am Telephon ließ mich zunächst

nach einer verkehrten Stelle fahren, so daß ich erst sehr spät

bei dem Patienten ankam. Ich fand die Kuh auf dem Bauch

liegend mit zurückgebogenem, in der Seite gelagertem Kopf,

die Augenlider halb geschlossen, schwer atmend, Puls nahezu

unfühlbar. Kitzeln mit einem Strohhalm im Ohr wurde nicht

beantwortet. Nach einer Injektion von 5,0 Koffein machte ich

die übliche Luftinfusion in das Euter. Nach etwa drei Minuten

war die Kuh tot, ohne nur die geringste Bewegung vollfiihrt

zu haben. Ich führte den Tod auf Gebärparese zurück. Das

Tier, Angeler Rasse, war eine besonders gute Milchkuh in vor-~

züglichem Futterzustand und soll die Geburt nicht gerade leicht,

aber auch nicht schwer gewesen sein. Nach etwa acht Tagen

erzählte mir der Besitzer gelegentlich, bei Öffnen des Kadavers

habe sich ein großer Riß in der Gebärmutter und Blut in der

Bauchhöhle gefunden, so daß ich nunmehr eine innere Ver

blutung als Todesursache annehmen muß, die genau unter den

Erscheinungen der Gebärparese verlief. Ich untersuche seit

dieser Zeit bei ähnlichen Fällen jedesmal die sichtbaren Schleim

häute auf‘ ihren Blutgehalt.

Den zweiten Fall habe ich nur von Hörensagen. Einer

Bestellung zu einer angeblich milchfieberkranken Kuh konnte

ich, durch andere Praxis verhindert, nicht sofort nachkommen.

Später wurde mir mitgeteilt, daß das Tier bereits gestorben

sei. Die Geburt (Steißlage) soll sehr schwer gewesen sein,

die Kuh nur mittelmäßig im Milchertrag und auch nur mäßig

im Ernährungszustand. Die Erscheinungen der Erkrankung

seien die der Gebärparese gewesen, den Landwirten wegen des

sehr häufigen Vorkommens der Krankheit in hiesiger Gegend

wohl bekannt. Auf Grund des Vorberichtes und meiner oben

mitgeteilten Erfahrung nahm ich innere Verblutung an, was

sich nach dem Bericht des Besitzers — ich war verhindert,

selbst die Obduktion vorzunehmen - auch bestätigt.

Festliegen der Kühe.

Horst Tempel-Limbach spricht in Nr. 49 des Jahr

gangs 1906 die Ansicht aus, das Festliegen der Kühe vor oder

nach der Geburt als selbständiges Leiden sei nicht als Kreuz

lähme, sondern als äußere Entzündung der Gelenke vom Sprung

gelenk abwärts zu betrachten. Seine Gründe sind in dem

Originalartikel näher ausgeführt. Als Hauptstützpunkt für die

Richtigkeit dieser Annahme sieht er den Erfolg seiner Be

handlungsweise an: Prießnitzsche Umschläge mit Burowscher

Mischung vom Sprunggelenk abwärts. Er hat mit dieser Methode

in den ihm vorgekommenen Fällen selbständigen Festliegens

keinen Mißerfolg mehr gehabt.

Mir war Gelegenheit gegeben, in sechs typischen Fällen

von Festliegen nach der Geburt und einem inzwischen hinzu

gekommenen Fall vor der Geburt diese Behandlungsweise nach

zuprüfen. Gleich bei dem ersten empfand ich aber die An
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wendung des Prießni_tzschen Umschlags an dieser Stelle als

umständlich und — besonders auf‘ großen Betrieben, wo die

Arbeit von Knechten meist recht interesselos ausgeführt wird —

in der Wirkung unsicher. Tempel betont selbst ausdrücklich,

daß die Umschläge, um zu wirken, sehr sorgfältig ausgeführt

werden müssen. Ich modifizierte deshalb die Behandlung in

sofern, als ich fortan stets täglich ein- bis zweimal zehn

prozentige Thigenolsalbe vom Krongelenk bis über das Sprung

gelenk hinauf einreiben und darüber eine Stallbinde recht dicht

umlegen ließ. Bei größerer Bequemlichkeit halte ich die

Wirkung hierbei für sicherer wie bei einem schlecht angelegten

Prießnitz. Der Erfolg war jedesmal innerhalb ein bis drei

Tagen ein eklatanter. Es fand sich daher auch keine Ge

legenheit, die Beschaffenheit der Sprunggelenke nachzupriifen.

Die Ansicht Tempels dürfte durch diese Beobachtungen jeden

falls eine Unterstützung gewinnen.‘

Heilung von Tetanus beim Pferd.

Crinon macht im Journal de Lyon vom 20. Oktober 1905

einen neuen Vorschlag zur Behandlung tetanuskranker Pferde.

Er hat beobachtet, daß bei starrkrampfkranken Tieren, die durch

schnelle Blutentziehung getötet wurden, der Krampf der Musku

latur aufhörte. Es ist ferner bekannt, daß die Toxine des

Tetanus sich nur im Blut befinden und sich nicht so schnell

ersetzen wie Blut. Durch mehrere Aderlässe könnte sich also

ev. eine allmähliche Entgiftung des Organismus erreichen lassen.

Und tatsächlich hat Crinon auf diese Art unter gleichzeitiger

Einverleibung von Kal. bromat. und Antitetanin zwei Pferde vom

Starrkrampf geheilt.

Difine'-Riisselsheim hat nach Tierärztl. Rundschau Nr. 17

von 1906 drei an Wundstarrkrampf leidende Pferde mittelst

Injektionen von 25 proz. Jodipin-Merck geheilt.

Jodipin hat heute jeder Tierarzt im Hause. Außerdem ist

es ja auch noch billiger als Antitetanin. Deshalb versuchte ich

in den zwei mir hier vorgekommenen Fällen von Wundstarr

krampf beim Pferd eine Kombination dieser beiden Methoden.

Fall I. 30.April. Pferd soll vor zehn Tagen eine Wunde

am Fuß erhalten haben. Seit einem halben Tag wird eine

Steifigkeit der Vorderbeine beobachtet. Auch kann das Tier

nicht recht kauen.

Der Befund ist -der des typischen absteigenden Tetanus.

Es wird ein Aderlaß von etwa neun Litern vorgenommen

und eine Injektion von 25 proz. Jodipin 40,0 gemacht. Am

zweiten Tag wieder Aderlaß, am dritten Tag Jodipin. Am

3. Mai ist eine sichtbare Besserung zu verzeichnen. Die ur

sprünglich brettharte Konsistenz der Muskulatur beginnt zu

weichen. Die Therapie ist nunmehr folgende: Am ersten Tag

Aderlaß, am folgenden 30,0 Jodipin, am dritten Tage Pause.

Am 14. Mai ist das Tier vollständig geheilt.

Fall II. 21. Oktober. Patient leidet seit drei Wochen an

einem gänzlich vernachlässigten Nageltritt. Seit zwei Tagen

macht sich eine allgemeine Steifheit vor allem des Hinterkörpers

bemerkbar. Das Krankheitsbild ist das eines niedergradigen,

aber über den ganzen Körper verbreiteten Krampfes. Die

Futteraufnahme geht jedoch verhältnismäßig noch gut vonstatten.

Behandlung ähnlich wie bei I. Sechs Tage lang ab

wechselnd kräftiger Aderlaß resp. Injektion von 40,0 Jodipin.

Alsdann abwechselnd — wegen bereits eingetretener Besserung —

Aderlaß, 25,0 Jodipin, Ruhepause. Vom 18. Tag der Behandlung

 

ab nur alle fünf Tage 25,0 Jodipin.

letzte Injektion verabfolgt. Nach

vollständig geheilt.

In beiden Fällen ging die entsprechende diätetische Be

handlung nebenher. Hängematte wurde keine angewandt;

ebenso keine Medikation außer Jodipin.

Die infolge der Jodipin-Injektionen entstandenen An

schwellungen wurden durch Massage zur Verteilung gebracht.

Nebenwirkungen schädlicher Natur wurden keine beobachtet.

Am 33. Tage wurde die

fünf Wochen war Patient

Referate

Behandlung der Magenindigestion bei den Einhufern.

Von Prof. Cadtac.

(Journal de l.yon, 31. 5. 1907.)

Bei der Behandlung der Magenverstopfung sind folgende

Indikationen zu erfüllen: 1. die Schmerzen zu lindern, 2. die

Sekretion und die Kontraktilität des Magens zu erwecken und

3. die Kongestion der Bauchorgane zu verhindern oder zu

bekämpfen.

Als Beruhigungsmittel, um die Schmerzen zu lindern, gelten

vor allen der Äther, das Chloroform, das Chloralhydrat, das

Opium und das Morphium, durch deren anästhesierende

Wirkung, das plötzliche Hinstürzen mit seinen Folgen, den

Kontusionen und Rupturen des Magens hintangehalten werden

soll. Diese Medikamente üben aber auf der anderen Seite alle

auch eine nachteilige Wirkung aus.

Der Äther liefert Dämpfe, deren Spannung zu der von den

anderen Gasen schon gebildeten noch hinzukommt. Das Chloro

form häuft sich in den tieferen Teilen des Magens an. Nach

verschiedenen Autoren soll das Opium allein und nur in der

Dosis von 80 g Tinktur von guter Wirkung sein. Obschon es

unter anderen von Dassonville im Bulletin de 1a Sociäte'

centrale vom Jahre 1904, seiner gärungshemmenden und

beruhigenden Wirkung wegen, als das vorzüglichste Mittel

angepriesen wurde, so muß sich der Verfasser doch ziemlich

skeptisch gegen dasselbe verhalten. Durch seine anti

sekretorische und konstipierende Wirkung unterdrückt es die

Bewegungen des Magens und Darms dermaßen, daß es ihren

Inhalt an der Stelle, wo er einmal liegt, zurückhält. Seine

gärungshemmende Aktion hebt wohl die direkten Folgen der

Futterstase auf, aber doch nur so lange, als die gärungswidrige

Einwirkung andauert. Hat diese aufgehört, so fällt es dem

nun noch mehr ausgetrockneten Inhalt schwerer, weiter zu

gleiten und es fangt die Gärung sofort wieder an, so daß die

Dehnung und die Paralyse des Magens noch weiter anhält.

Die subkutanen Morphiuminjektionen und die Chloralhydrat

klystiere schwächen wohl die Heftigkeit der Kolikanfälle ab und

verhindern so das Hinstürzen und die dadurch hervorgerufenen

Magenrupturen, mehr leisten sie aber auch nicht.

Die Sekretion und die Kontraktibilität des Magens wird mit

Hilfe des Pilokarpins, des Eserins und des Natriums, die als

hypodermische Injektionen in folgenden Lösungen angewandt

werden, erweckt.

R. Eserin sulfurici 0,05—0,1‚

Aquae 10,0. .

R. Pilocarpini hydrochlorici 0,15—0,2,

Aquae 10,0.

R. Veratrini 0,15,

Aquae 10,0.
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Diese Alkaloide soll man aber doch nicht unterschiedslos

anwenden, weil jedes von ihnen besonderen Indikationen entspricht.

Das Pilokarpin ist dasjenige, das am besten die Magen

Verstopfnng bekämpft, dadurch, daß es zugleich mit der Sekretion

auch die Kontraktionen des Magens anregt, seinen Inhalt auf

weicht und dessen Fortbeförderung ohne die geringste Gefahr

der Ruptur erleichtert.

Das Eserin erhöht in erster Linie die Energie und

die Frequenz der Magendarmperistaltik, seine Wirkung soll

entweder zugleich mit der des Pilokarpins einhergehen oder ihr

erst nachfolgen, jedenfalls aber nie ihr vorangehen.

Das Veratrin verlängert die Dauer der peristaltischen

Kontraktionen, so daß es ein gutes Beimittel zum Pilokarpin

abgibt.

Diese drei Medikamente rufen eine sichere, sofort eintretende

Wirkung hervor, die aber nur vorübergehend ist, so daß der

Verdauungsschlauch bald wieder in seine frühere Ruhe zurück

fällt, und die Kolikanfiille in ihrer ganzen Wucht wieder auf

treten. Dem ist dadurch vorzubeugen, daß man sie nur fraktioniert

verabfolgt, indem man stündlich nicht mehr als 0,05 g Pilo

karpin oder 0,01 g Eserin injiziert, wodurch eine Konizität des

Darmes aufrecht erhalten wird, die hinreicht, um die Entleerung

des Darminhalts und das Verschwinden der Symptome zu

sichern.

Das Chlorbarium soll seiner Gefährlichkeit wegen nicht

angewendet werden.

Da es gefährlich ist, einem Pferd, dessen Magen übermäßig

ausgedehnt ist, Einschütte zu machen, so sollen diese erst

spät und nur deshalb gemacht werden, um die Entleerung zu

vervollständigen, zur Kräftigung des Magens können Tee,

Kaffee, alkoholische Infusionen von Ysop oder von Absinth

verabfolgt werden.

Die Überfüllung des Magens ist der Ausgangspunkt von

Reflexen, welche die Blutzirkulation, das Herz, die Lungen und

das Gehirn bedrohen. Der Senf ist gegen diese Störungen nicht

anzuraten, dagegen kann eine gemischte Abkühlung, die dadurch

geschieht, daß man das Pferd reichlich mit Wasser überschüttet,

es darauf zudeckt und bewegt, gute Dienste leisten. Vor der

Kongestion der Bauchorgane schützt am besten der Aderlaß.

Klystiere von kaltem Wasser oder Seifenwasser entleeren den

Mastdarm von seinen Kotballen und wirken dadurch auch günstig

auf die Weiterbeförderung des im Blind- und. Grimmdarm ent

haltenen Kotes ein, daß sie Kontraktionen des ganzen Darmes

hervorrufen. Verfasser rät folgendes Klystier an:

Eine Infusion von Malvenblätter 20,0, Kamillen 40,0, Lein

samen 200,0 mit 6 Liter Wasser.

Das Bewegen der Tiere im Schritt wirkt günstig auf sie

ein, in keinem Falle aber sollen sie herumgesprengt oder gejagt

werden. Treten die Kolikaufälle stark auf, so bringt man sie

in eine Box. die gut gestreut ist. Sind die Krankheitssymptome

verschwunden, so beugt man einem Wiederkehren der Anfälle

dadurch vor, daß man die Tätigkeit des Magens mit einer Gabe

verdünnter Salzsäure und Terpentinöl anregt.

Verfasser verabfolgt auch folgendes Elektuarium:

R.: Pulv. Corticis Chinae flavae 120,0

„ „ Cinnamonin 32,0

„ Rhizom. Zingiberis 32,0

„ Nucis Vomicae 8,0

Mel. 500,0

 
Dies wird mit 2 Eigelb vermischt und in mehreren Tagen ver

abreicht. Eine Schlundsonde soll nie eingeführt werden.

Helfer.

Hasenseuche.

Von Assistent Hasenkamp.

(Aus dem hygien. Institut der tierlirztl. Hochschule in Hannover.)

(Deutsche Tierürztliche “'ochcnschril’t 1907. N0.19.)

Das seuchenhafte Sterben der Hasen hat bekanntlich ver

schiedene Ursachen. Von den tierischen Parasiten kommen be

sonders Strongyliden, Coccidien und Trichotracheliden in Betracht.

Von den durch pflanzliche Mikroparasiten verursachten Krank

heiten ist bisher meist Milzbrand und Aktinomykose beobachtet

worden. Hierher gehört auch die von Bollinger beschriebene

und als „Syphilis der Feldhasen“ bezeichnete Krankheit. Durch

das Bacterium pseudotuberculosis rodentium Pfeitfer wird die

Pseudotuberkulose der Hasen hervorgerufen, über die neuer

dings auch Oppermann berichtete. Ferner fand Bürgi bei

einer senchenhaften Erkrankung der Feldhasen als Ursache eine

Staphylokokkeninfektion (Staphylococcus albus). In letzter Zeit

wurden dem hygienischen Institut der tierärztlichen Hochschule

in Hannover in verschiedenen Gegenden verendet aufgefundene

Hasen zugeschickt, bei denen H. jedesmal eine hämorrhagische

Laryngo-Trachei‘tis vorfand. Bakterioskopisch vermittelt H. im

Blute, in der Milz, Leber, Niere, kurze unbewegliche Mikro

organismen mit abgerundeten Ecken in der Größe eines Mikron.

Bei Färbung mit den gebräuchlichen Anilinfarben, besonders

aber mit Fuchsin stellte sich ausgesprochene bipolare Färbung

ein. Das Bakterium wächst bei Bluttemperatur auf Agar inner

halb 18—24 Stunden zu feinen, weißen Nhyalinen Piinktchen,

jedoch behalten die Kulturen ihre Infektions- und Lebensfähig

keit nicht allzulange.

Bei Impfversuchen ~mit dem Blute der verendeten Hasen,

wie auch mit Reinkulturen der erwähnten Bakterien erwiesen

sich empfänglich Kaninchen, Meerschweinchen und Mäuse. Es

stellte sich stets hämorrhagische Laryngo- Trache'itis

ein. Nach H. steht die Krankheit der Septicaemia haemor

rhagica (sive pluriformis nach Kitt) nahe, weshalb er sie als

„Hasenseuche“ bezeichnet. Rdr.

Zufälle bei der Rotlaufimpfung.

Von Heinrich Holterbach, Tierarzt in Oii‘enbnrg i. B.

(Mitteilungen des Vereins bad. Tierärzte l907, Nr. ö.)

Bei Rotlaufimpfungen, welche lege artis mit Susserin vor

genommen worden waren, sah H. folgendes:

Ein Schwein, zirka ein Jahr alt, an Rotlauf erkrankt,

zeigt sich etwa acht Tage nach der Impfung an allen vier

Gliedmaßen gelähmt, so daß es sich nur noch rutschend fort

bewegen kann. Acht Tage später tritt völlige Besserung ein.

Zwei an Backsteinblattern erkrankte Tiere akquirierten

ebenfalls Lähmung der vier Gliedmaßen, welche fünf Tage nach

der Impfung auftrat und nach weiteren fünf Tagen verschwand.

Nebenbei hatte noch Hinfälligkeit und Inappetenz bestanden.

Auch diese Tiere waren 1—1'/‚-Jahr alt.

Zwei andere Impflinge (drei Monate alt), nur der Ansteckung

verdächtig, erkrankten am Tage nach der Injektion (je 5 ccm)

an einer vollständigen Lähmung, hochgradigen Abmagerung und

Hinfälligkeit. Der Besitzer ließ aus Mißmut über dieses Vor

kommnis die Tiere ohne Behandlung. Sie erholten sich später

einigermaßen, mußten aber wegen ungenügenden Fleisch- und

Fettansatzes bald notgeschlachtet werden.
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Bei einem zu immunisierenden Schwein wurden aus Ver

sehen zuerst 5 ccm Reinkultur eingespritzt. Sofort spaltete H.

die Impfstelle, drückte die Kultur nach Möglichkeit aus und

spritzte sodann auf beiden Seiten des Schnittes je 10 ccm

Susserin ein. Es trat keinerlei üble Nachwirkung ein.

J. Schmidt.

Bivalentes Serum gegen Schweineseuche

und Schweinepest.

Von Dr. Winterer, Tierarzt, Langenhrücken.

(Mitteilungen des Vereins badischer Tierärzte, 1907, Nr. 5.)

W. beschreibt kurz das Resultat der von ihm mit bivalentem

Serum gegen Schweineseuche und Schweinepest vorgenommenen

Impfungen. Es handelte sich hierbei um die Tiere eines Be

standes. Eines derselben war verendet (das tierhygienische

Institut in Freiburg bestätigte die Diagnose), die anderen an

der Mischinfektion erkrankt. Als Impfstoff wurde das sogen.

bivalente Serum von Prof. Dr. Klett und Stadttierarzt Braun,

beide in Stuttgart, angewandt. Drei Tage nach der Impfung

waren Husten, Diarrhöe und Appetitlosigkeit verschwunden; die

Tiere erholten sich schnell und gediehen seither sehr gut. Auf

Grund seiner Beobachtungen empfiehlt W. die Vornahme weiterer

Versuche. J. Schmidt.

Septicidin Schreiber als Schutz- und Heilmittel gegen

Schweineseuche und Schweinepest.

Von A. Koch-Baden bei Wien.

(Österr. Monatsschr. i’. 'l‘1erhellk. 1‘307, S. 193.)

Der Verfasser hat in Niederösterreich in zehn Gemeinden

und zwar in 16 Seuchengehöften im ganzen 71 schweineseuche

_büzyy_._ _pestkranke, teils ansteckungsverdächtige Schweine der

Heil- bzw. Schutzimpfung mit Septicidin Schreiber unterworfen.

Er schildert den Verlauf in den einzelnen Beständen näher und

kommt zu folgendem Urteil:

Aus diesen Versuchen ist zu entnehmen, daß bei

frühzeitiger Anwendung des Schreiberschen Serums

bei Schweineseuche und -Pest Heilung eintritt und

daß demselben auch eine schützende Wirkung bei In

fektionsgefahr zuzuschreiben ist. Die wenigen Fälle, in

welchen das Serum bei ausgesprochener Schweinepest bzw. bei

Mischinfektionen ohne Erfolg angewendet wurde, sind wohl

nicht maßgebend, über die Wirkung des Septicidins in dieser

Richtung ein bestimmtes Urteil auszusprechen, weil es sich in

den erwähnten Versuchsfällen um Erkrankungen in vorgerückten

Stadien handelte. Richter.

Weitere Versuche zur Desinfektion der Eisenbahnvieh

transportwagen mit wässerigen Formaldehydlösungen.

Von Dozent Dr. J. Schnilrer.

(Zeitrrhr. f. lnfokliunskunkh., plus. Krlnkh. u. liyg. d. Hnust. Bd. 1, S. 144.)

Während S. durch frühere Versuche dargetan hatte, daß bei

Temperaturen über 130 C die Desinfektion mit Formaldehyd

lösungen günstige Resultate erzielte, konstatierte er später ein

mehr oder weniger weitgehendes Versagen in der Desinfektions

wirkung, wenn die Temperatur auf 100 C und darunter sank.

Er hat nun bei 4——6° C Außentemperatur Versuche angestellt,

in denen er die in den Waggons herrschende Temperatur durch

Einleiten von Wasserdampf erhöhte. Aus dem ersten Versuch ist

zu entnehmen, daß in den Waggon 50 Filterpapierpäckchen mit

je zwei Milzbrandsporenfäden eingelegt wurden. Am folgenden

Morgen wurden 30 Liter einer 1,5 proz. Formaldehydlösung von

‘festgestellt sind.

 

innen verspritzt (zehn Minuten lang), worauf durch eine Tür

spalte des Wagens Dampf von fünf Atmosphären Kesselspannung

eingeleitet wurden. Nach Einströmen während fünf Minuten

wurde die Tür fest verschlossen. Nach 1 Stunde 50 Minuten

fand eine neuerliche Bespritzung mit 30 Litern 1,5 proz. Lösung

(4° C), sowie nachträgliche Einleitung von Dampf zehn Minuten

lang statt. Das Endresultat war: von 100 ausgelegten Fäden

waren 1002100 Proz. abgetötet worden. In einem zweiten

Versuch wurde genau so vorgegangen, jedoch unterblieb die

Dampfeinleitung. Ergebnis: von 100 ausgelegten Fäden waren

65:65 Proz. abgetötet. Bei dem Schlußversuch wurde der

Wagen einer einzigen Bespritzung mit 40 Litern einer 2 proz.

Furmaldehydlösung 13 Minuten lang ausgesetzt und dann während

zehn Minuten Wasserdampf eingeführt. Von 100 Fäden wurden

86 : 86 Proz. abgetötet.

S. erblickt in dem Einleiten des Dampfes in die Waggons,

wie es bei Heranziehung einer Lokomotive stets ermöglicht sein

wird, das einfachste Mittel, die für die Abtötung der Ansteckungs

keime durch Formaldehydlösung erforderliche höhere Innen

temperatur in den Waggons zu erzielen. Richter.

Wochenübersicht über die medizinische Literatur.

Von Dr. P. .lell, Charlottenburg,

Königlicher Kr.-is:ierarxl.

Gutachten des Reichs-Gesundheitsrats über das Auftreten

des Milzbrandes unter dem Rindvieh im Sclnneiegebiet (Kgl. Preuß.

Regierungsbezirk Hohenzollern) und über den Zusammenhang

dieses Auftretens mit der Verunreinigung des Schmeiebachs durch Ah

wäeser von Gerbereien In der Stadt Eblnuen. Berichterstatter: Geh.

Hofrat Professor Dr. Gärtner, Mitberichterstatter: Geh. Reg.

Rat Professor Dr. Dammann. Sonderabdruck aus „Arbeiten

aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamte“, Bd. XXV, Heft 2,

Preis M. 2,40. Die Ergebnisse der Ausführungen der Verfasser

haben zu folgenden Schlußsätzen geführt: 1. In dem hohen

zollerschen Teil des Schmeietales mit seinem Bestand von rund

1600 Rindern wurden im Laufe der letzten zwölf Jahre 103 Milz

brandfälle festgestellt, während im ganzen übrigen Hohenzollern

mit rund 46000 Rindern in demselben Zeitraume nur 138 Fälle

Daraus ergibt sich, daß die Milzbrand

sterblichkeit im Schmeietale etwa 2lmal so groß ist, als in

den übrigen Teilen Hohenzollerns. 2. In dem württembergischen

Teile des Tales wurden an dem Oberlaufe der Schmeie mit

seinem Bestande von rund 1800 Rindern jährlich in zwölf Jahren

fünf Fälle, in der Stadt Ebingen mit rund 700 Rindern hingegen

37 Milzbrandfälle festgestellt, d. h. es fielen in Ebingen etwa

19 mal so viel Rinder als am Oberlauf der Schmeie. 3. Die

hauptsächlich infizierten Bezirke sind die von Ebingen und die

sich dicht daran anschließenden von Straßberg-Kaiseringen.

4. Die örtliche Verteilung und die Analogie mit einer Reihe

anderer Gerberstädte weisen mit. aller Deutlichkeit auf die

Wildhautgerberei Ebingens als die Ursache dieser aufi"allend

hohen Milzbrandsterblichkeit hin. 5. Die Krankheitskeime

gelangen mit den Abwässern und durch das Weichen, zu einem

kleineren Teile auch durch das Fließen der Häute, in den Bach

und werden von dem Vieh mittelst des Trinkwassers oder durch

infiziertes Futter von den Wiesen aufgenommen. Die Keime

werden hauptsächlich durch das Rieseln auf die Wiesen gebracht.

6. Als allgemeine Maßregel zur Verhinderung der Infektion der

Rinder kann weder die Auswahl und die Zurückweisung infi

zierter Häute an der Reichsgrenze, noch die Desinfektion an
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dieser Stelle, noch die Aussortierung von Häuten erkrankter

Tiere im Inland, noch die Umwandlung der Wiesen in Acker

land, noch auch die Schutzimpfung in Frage kommen. Einen

geringen bessernden Einfluß wird die Regulierung des Baches,

die bessere Einebnung der Wiesen und eine etwa verkürzte

Rieselung haben. Die Einführung von Wasserversorgungen in

den betroffenen Gemeinden wird die Gefahr vermindern, aber

nicht beseitigen. 7. Einen günstigen Einfluß wird auch die

Kanalisation der Stadt Ebingen mit ausreichender Reinigung

der die Gerbereiabwässer enthaltenden Kanalisationswässer

haben. 8. Eine wirksaxhe Bekämpfung der Gefahr ist aber nur

zu erreichen durch Desinfektion der gesamten Abwässer

oder mindestens der Weichwasser in den einzelnen Gerbereicn

oder an einer Sammelstelle und durch Verbot des Einleitens

undesinfizierter Weichwasser und des Weichens der Felle im

Schmeiebach. '

Beiträge zur Deslnfektlon von milzbrandhaltigen Häuten; von

Dr. Xylander, Königl. Sächsischer Oberarzt. Sonderabdruck

aus: „Arbeiten aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamte“, Bd. XXV,

Heft 2, 1907. — Verfasser kommt zu folgenden Schlußsätzen:

Der Formaldehyd ist somit in den angewandten Konzentrationen

für eine Desinfektion von Fellen ungeeignet. Geringere Zusätze

zum Weichwasser wie 0,5 proz. einer 40 Proz. Formaldehydlösung

sind nicht zweckmäßig, da durch dieselben eine vollständige

und sichere Abtötung der Milzbrandsporen in der für das

Weichen der Häute üblichen Zeit nicht erzielt werden kann.

Von einer Verwendung der anderen geprüften Desinfektionsmittel

(Sublimat, Lysol, Lysoform, Rohkresol, Kresolseifenlösung, Septo

form) muß wohl deshalb Abstand genommen werden, da sie

einerseits vermöge ihrer starken Giftwirkung eine zu hohe

Gefahr für mit ihnen hantierenden Personen bilden, andererseits,

wie die Laboratoriumsversuche gezeigt haben, die Häute stark

schädigen. Somit haben auch die Versuche, durch Zusatz eines

Desinfektionsmittels zum Weichwasser eine Desinfektion von

Häuten zu erreichen, ein für die Praxis brauchbares Resultat

nicht ergeben.

Zentralblatt /ür Bakterz'ologt'e, Parasitcnlrunde und Infektionskrankheiten,

Originale XLIII Bd., Heft 7.

Zur Trypsnosomenlnfektibn durch die Schleimhaut des Verdauungs

traktes; von W. L. Yakimoff und Nadelshda Schiller. —

Die Verfasser haben folgendes Resumee aus ihren Untersuchungen

gezogen: 1. Es ist eine Infektion mit Trypanosomen durch die

Schleimhäute des Verdauungstraktus möglich. 2. Herabsetzung

der Peristalik begünstigt die Infektionsmöglichkeit. 3. Neutrali

sierung des Magensaftes hat offenbar keine besondere Bedeutung

für das Zustandekommen der Infektion. 4. Vorhergehendes

Hungern spielt keine große Rolle bei der Ansteckung. 5. Zur

Infektion durch den Verdauungstraktus erwiesen sich in unseren

Versuchen als am befähigtsten Tryp. Lewisi und die Trypano

somen des El-Debab und in zweiter Reihe diejenigen der

Nagana, der Surra und der Dourine; mit den Trypanosomen

des Mal de Caderas haben wir nur negative Resultate erzielt.

6. Mit Ausnahme der weißen Mäuse sind alle von uns geprüften

Arten von Laboratoriumstieren imstande, sich durch die

Schleimhäute des Verdauungstraktus mit Trypanosomen zu

infizieren. 7. Als die empfindlichsten für diesen Ansteckungs—

modus erwiesen sich weiße Ratten, graue Ratten und Hunde,

darauf Kaninchen und endlich Meerschweinchen (weiße Mäuse

kommen hierbei nicht in Betracht).

 

 

Eine neue Strongylusart; von Dr. 0th. Schwyder, Tierarzt

in Zürich. —— Verfasser greift auf die Arbeit von Dr. Städter

in Hamburg zurück, welcher 7 selbständige Arten des Strongylus

unterscheidet. Er hat eine weitere Art des Strongylus ge

funden, welche dem Strongylus retortaeformis am nächsten steht.

Dr. von Linstow schlägt vor, die beschriebene Art Strongylus

punctatus n. sp. zu nennen.

Blologische\llirkungen des antlpneumonlschen Serums; von Dr. Luigi

Panichi-Bologna; übersetzt von Dr. Kurt Tautz-Berlin. —

Aus den Ausführungen des Verfassers werden folgende Schluß

t'olgerungen gezogen: 1. Mit dem Serum von Tieren (Kaninchen,

Schaf, Esel), die gegen den Pneumoeoccus geimpft sind, läßt

sich am Filtrat von homologen Kulturen das Auftreten des

Präzipitationsphänomens zeigen. 2. Die absoluten Werke des

Präzipitins, welche dem Ende der Reaktion nach einer Ver

stärkung entsprechen, haben, wie es in gleicher Weise bei den

Agglutininen der Fall ist, keine direkte Beziehung zu dem

kurativen Werte desselben Serums. 3. Beim Schafe könnte es

so scheinen, als ob die Entwicklung der Präzipitinreaktion

zwischen zwei Verstärkungen im Gegensatz zu der Agglntinin

reaktion für die Vorausbestimmung der ‘Wirkung der Ver

stärkung auf die kurativen Eigenschaften des Serums von Be

deutung wäre.

Tagesgeschichte.

Kreistierärzte dürfen keine Assistenten halten!

In der Erfüllung dieser meiner Forderung an die Amts

kollegen, die bis in die jüngste Zeit und immer stürmischer von

den Privattierä.rzten ausgesprochen worden-ist, erblieke--icbdas

alleinige, zugleich aber auch zum Versöhnen notwendige Zu

geständnis, welches die beamteten Tierärzte den nichtbeamteten

machen müssen.

Ich werde diese Forderung in möglichst kurzen Ausführungen

weiter unten begründen, dies aber unter dem Gesichtspunkte

tun, daß es für die preußischen Kreistierärzte, die ich in

erster Linie im Auge habe, ein weiteres Nachgeben in irgend

einer Richtung nicht geben kann. Überall da, wo der Staat auf

veterinärem Gebiet — letzteres im weitesten Umfange

genommen —— eine Kontrolle für notwendig hält, da muß

Kreistierarzt im Umfange seines Amtsbezirke, unbeschadet

notwendigen Superrevisionen durch den Departementstierarzt, der

alleinige Ausführende sein. Die Kreistierärzte müssen sich die

Kreisärzte zum Vorbild nehmen, die sich einfach alles zu über

wachen angelegen sein lassen, ohne Rücksicht darauf, ob sie

dabei gelegentlich mit dem Arzt, Tierarzt, dem Chemiker, der

Gewerbeinspektion, dem Pädagogen oder noch anderen Instanzen

kollidieren. Schon sind wir weit hinter den Kreisärzten zurück

geblieben, wobei die veterinäre Allgemeinheit den Schaden haben

wird. Wir sind zurückgeblieben, nicht zum wenigsten auch des

wegen, weil wir aus unserem eigenen Stande heraus oft auf das

kleinlichste befehdet werden und weil es manche nicht begreifen

können, daß es zur Staatsorganisation gehört, daß nur einer

im Kreise vorhanden sein kann, der, mag er nun mehr oder

weniger wissen wie die andern, höher oder niedriger dastehen

wie die anderen, die durch die Gesetze gegebenen Staatsinter

essen wahrzunehmen hat. '

Die Kreistierärzte müssen zum Ausdruck bringen, daß es

für sie eine Frage der Beteiligung der nichtbeamteten Tierärzte

Die

an

der

der
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an den amtlichen Geschäften überhaupt nicht gibt. Ist ein kreis

tierärztlicher Bezirk zu groß, nehmen in diesem oder jenem

Kreise durch den Ausbau der veterinären Gesetze und Ver

ordnungen die Geschäfte einen Umfang an, daß sie von einem

nicht mehr erledigt werden können, so muß der Bezirk in zwei

Einheiten geteilt werden. Wenn gegenwärtig ungefähr 400 Kreis

tierärzte vorhanden sind, so kann es für Preußen rein nichts

ausmachen, ob noch 10, 20 oder 50 mehr zu besolden sind. Hier

ist es Sache des Kreistierarztes — es werden vornehmllch die

der Ostprovinzen in Frage kommen — sich, wo es notwendig

ist, rechtzeitig zu bescheiden und Verzicht zu üben, Sache des

vorgesetzten Departementstierarztes, diesen Verzicht herbeizu

führen und zuständigen Ortes zu begründen.

Aber Assistenten dürfen die Kreistierärzte nicht halten, auch

nicht solche, die die Qualifikation zum Kreistierarzt haben,

überhaupt keinen. Hier liegt eine Forderung vor, die wir

assistentenlosen Kreistierärzte gegenüber denen, die sich zu

irgendeinem Zweck einen Assistenten halten, notwendigerweise

durchsetzen müssen. Groß wird die Zahl der assistentenhaltenden

Kreistierärzte nicht sein, aber die wenigen, die es noch tun,

müssen davon abstehen. Wozu hält man sich eigentlich den

Assistenten? Nun, meistens wohl für alles, für die Privat

geschäfte, vielfach auch für die Fleischbeschau einerseits, für die

amtlichen Geschäfte andererseits. Zieht der Kreistierarzt seinen

Assistenten zu letzteren heran, so bildet sich eine Sachlage her

aus, die jeder preußischen Ordnung direkt zuwider steht. Hier

liegt eine absolut unerlaubte Bereicherung vor. Besteht der

mildere Fall, daß der Assistent als solcher zur Vornahme amt

licher Geschäfte zugelassen ist, der Assistent mithin als amt

lichenFunktionär seine Liquidationselbst aufzustellen hat, so

fällt zwar jener Vorwurf fort. Aber in allen Fällen bleibt das

Hochbedenkliche, geradezu Anstößliche an der Assistenten

halterei bestehen. Mit Recht setzt hier die Unwilligkeit der

nicht beamteten Tierärzte ein. Meist sind die Assistenten jüngste,

frisch gebackene Leute, die sich erst in der Praxis auszubilden

haben. Man kann es keinem eingesessenen Tierarzte verdenken,

wenn er an der Verwendung solcher Neulinge schweren Anstoß

nimmt. Die Kreistierärzte in ihrer Mehrheit bitten, ja he

schwören die Diapartementstierärzte: helft uns in allen Punkten,

helft uns auch darin, daß der Unfug der Assistentenverwendung

zu amtlichen Zwecken irgendwelcher Art aufhöre.

Aber auch für die Zwecke der Privatpraxis und der Fleisch

beschau, muß das Halten von Assistenten der Vergangenheit

angehören. Fleischbeschaugeschäfte sind keine privaten Geschäfte.

Der Fleischbeschautierarzt bedarf der Bestätigung. Es kann auf

die Dauer nichts Gutes geben, wenn ein Kreistierarzt in einem ihm

etwa zugewiesenen Fleischbeschaubezirk, mit seinem Assistenten,

auch wenn letzterer dazu autorisiert ist, wechselweise die Ge

schäfte ausführt.

Und nun der reine Privatassistent. Mit Recht wenden sich

die nichtbeamteten Tierärzte auch gegen diesen. Der Kreis

tierarzt ist in erster Linie zur Erledigung staatlicher Geschäfte

da. Wenn er dann noch Zeit hat, kann er Privatpraxis be

treiben. Was er an letzterer nicht auszuführen vermag, muß

er eben andern Tierärzten überlassen. Hier mache ich mir die

Worte des Herrn Professor Dr. Schmaltz zu eigen, wenn er

in der Fußnote in Nr. 12 dieser Zeitschrift von einem Versessen

sein auf eine immer weitere Ausdehnung der Geschäfte spricht.

Ich habe diesen Ausdruck wesentlich in dem Sinne aufgefaßt,

 

daß die Kreistierärzte es vermeiden sollten, auf eine unbegrenzte

Vermehrung ihres Einkommens, auf eine Erhöhung ihres Ein

kommens a tout-prix bedacht zu sein.’ Wenn der Kreistierarzt

den Tag in amtlichen Geschäften ausgefüllt hat, dann darf er in der

Tat nicht noch darauf versessen sein, daß von seinem Hause aus

und zugunsten seines Geldbeutels möglichst viel Privatpraxis

erledigt wird, die sehr gut ein anderer Tierarzt ausführeri

könnte. Auch hier gilt die unbedingte Forderung, daß der

Kreistierarzt sich beschränken muß. Wo immer, hinsichtlich der

Privatpraxis, der Fall vorliegt‘, der gegenwärtig zum Halten

‘eines Assistenten Veranlassung gibt, da muß künftighin der

ganz andere, aber ungleich noblere Weg eingeschlagen werden,

daß der Kreistierarzt unter Mitwirkung‘ des Landrates oder

sonstiger maßgebender Persönlichkeiten selbstständige tierärzt

liche Stellen auf dem Wege der Ausschreibung schafft. Ob der

Kreistierarzt sein Einkommen dadurch vermindert sieht, hat

zurückzutreten. Es ist übrigens kein Fehler, wenn auf diesem

Wege die paar Kreistierärzte mit dem unverdient hohen Ein

kommen, dessen Nennung nns, der großen Mehrheit, schon so viel

geschadet hat, eine ganz gehörige Beschneidung erführen.

Wenn ich oben die untunliche Verwendung der Assistenten

zu amtlichen Reisen abhandelte, so könnte wohl die Frage einge

schoben werden, ob dann auch die Schaffung etatsmäßiger

Kreistierarztassistentenstellen gleicherweise nicht wünschenswert

sei. Die Frage hat mit der zum Thema gehörigen, mit der

Assistentenhalterei, die man direkt als wilde bezeichnen kann,

nichts gemein. Die etatsmäßigen Kreistierarztassistenten würden

analog, wie bei den Kreisärzten, später Kreistierärzte werden

und dagegen ließe sich an sich nichts einwenden. Aber ich

meine doch, wir sprächen uns für eine weitere Vermehrung

etatsmäßiger Kreistierarztassistentenstellen über den bisherigen

Umfang und ihre Verwendung im Grenzdienste nicht aus.

Lieber, zehnmal lieber Teilung der Kreise, wo dies notwendig

erscheint! Der Einwand, die Assistenten könnten bei den Kreis

tierärzten gründlich in den Dienst eingeführt werden, hat ja

wohl etwas für sich. Er verliert indessen jede Bedeutung,

wenn gegenwärtig nach der tatsächlichen Sachlage der Tierarzt

erst sehr spät dazu kommt, Kreistierarzt zu werden, und somit

meist schon gut eingeführt erscheint, und wenn man ferner

erwägt, daß sich für den Staat in dem Kommlssorium hinreichend

die Ausscheidung ungeeigneter Personen ermöglicht.

Und nun zum Ausgang noch einige Ausführungen anschließend

an das Vorgehen der nichtbeamteten Kollegen.

Obschon die Herren Dr. Arndt und Dr. Peter ihre Aus

führungen auf einen geradezu musterhaften milden Ton gestimmt

hatten, sind sie nicht davor bewahrt geblieben, in recht unschöner

Weise angelassen zu werden. Man könnte sich daraufhin fragen,

ob man überhaupt noch Rede und Antwort stehen soll. Die Antwort

muß meines Erachtens lauten: Leider ja, es ist zwar nicht schön

sich zu streiten, aber wir können und dürfen nicht schweigen.

Wir können nicht schweigen, weil wir selbst noch so schwach

dastehen und keine Abstriche vertragen können. Noch sieht uns

der Staat nicht als vollbiaschäftigt an und immer noch nicht

macht er uns genügend die Wege frei, auf denen wir uns mit

Erfolg betätigen könnten. An die Viehzucht insbesondere denke

ich. Und unsere schwache Gehaltsposition. Oh, möchten doch

auch wir bei der nächstjährigen allgemeinen Gehaltsaufbesserung

der Beamten nicht vergessen bleiben. Und dann das Auf und

Ab in dem amtlichen Geschäftsgange, mit dem wir zu rechnen
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haben. Seit Wochen besteht eine nie dagewesene Ebbe an

amtlichen Reisen. Mit Sehnsucht schaue ich und viele Kreis

tierärzte mit mir auf die ‘versprochene Novelle zum Viehseuchen

gesetz in der Hoffnung aus, daß sie uns ein erweitertes und

dauerndes Tätigkeitsfeld bringen werde.

Wir dürfen nicht schweigen. Bisher hatten wir alle ohne

Ausnahme und ohne Widerspruch das Lob der Viehseuchengesetz

gebung als eines Faktors gesungen, der den ganzen Stand ge

hoben hat. Seit einem halben Jahr ist die Tonart eine andere.

Die Viehseuchengesetzgebung, wie sie ist und wie sie fort

schreitet, soll es sein, die die nichtbeamteten Tierärzte gefährdet.

Wenn die Herren mit ihren Ausführungen einer bestehenden

Unzufriedenheit in Wort und Schrift Ausdruck verleihen, dann

müssen wir sie aber bitten: geht auf die wahren Gründe ein,

die die Tierärzte hier und dort in ihrem Einkommen, in ihrer

Entwicklung beengen. Man möge erwägen, daß sich eben überall,

besonders hier im Westen die Wirkung der außerordentlichen

Zunahme der Tierärzte schließlich geltend machen mußte. Vor

zwölf Jahren fing ich in meinem Amtsbezirk mit drei

Tierärzten an, heute sehe ich mich sage und

schreibe — mit 14 Kollegen vereinigt. Nun hat keiner

mehr etwas Ordentliches und niemand kann sich entfalten,

wie er wohl möchte. Auf das gegenseitige Preisunter

bieten, auf das Pfuschertum möge man hinweisen, auch

darauf, daß infolge der vermehrten Kenntnisse der Land

wirte, des Ausbaues des landwirtschaftlichen Schulunterrichts

und ganz besonders infolge der täglichen Belehrung, die jeder

Praktiker bewußt und unbewußt dem Vieheigentümer darbietet,

wichtige Krankheiten eine sichtliche Verminderung erfahren

haben. Ich nenne nur die Kolik und\‚die Lumbago, welch

letztere Krankheit früher so häufig, jetzt fast gar nicht mehr

vorkommt. Wenn ferner beispielsweise in der wunderbaren

Behandlung des Milchtiebers sich eine außerordentliche Ver

einfachung geltend macht, die viele Tausende von Wiederholungs

reisen überflüssig macht, wenn gerade wegen ihrer Einfachheit

die Behandlung dieser wichtigen Krankheit uns hier und dort

entzogen zu werden droht, muß das nicht schlimm auf den

Tätigkeitsnmfang zahlreicher Tierärzte zurückwirken‘? Ob

uns nicht auch der Automobilismus schadet‘? Mir kommt es so

vor. Und last not least das Fleischbeschaugesetz. Gott

sei’s gedankt, es hat manchem Tierarzt das Brot gegeben.

Gäbe es kein Fleischbeschaugesetz, so stünde es mit den Tier

ärzten des Westens zum Verhungern traurig. Aber das muß

hier doch gesagt sein, daß dies Gesetz mit seinen drakonischen

Grundregeln, mit der notwendigen Einschiebung der fast auf

gleicher Basis mit den Tierärzten arbeitenden Laienbeschauer,

mit seinen schweren Verpflichtungen und längst nicht immer

entsprechenden Entlohnungen, namentlich für die ambulanten Tier

ärzte zu einem Gesetz der reinen Freude nicht geworden ist.

Dies alles und noch manches andere möge man erwägen,

aber die Kreistierärzte möge man in Ruhe lassen. Es ist nicht

richtig, daß die Kreistierärzte und ihre nach dem Gesetz ihnen

zugewiesene Tätigkeit es sind und sein werden, die die nicht

beamteten Tierärzte schädigen. Es ließe sich leicht im einzelnen

nachweisen — Herr Fröhner hat's in Nr. 15 der deutschen tier

ärztlichen Wochenschrift bereits teilweise getan — daß die

privaten Tierärzte vom Viehseucbengesetz beim Milzbrand

angefangen bis zur letzten Hühnerseuche hin nicht nur nicht

Schaden, nein auch ihren Nutzen haben.

 

Die Kreistierärzte können einen Einbruch in ihr Arbeitsfeld

nicht zugeben, aber —-— quod erat demonstrandum —- kein

Kreistierarzt darf fernerhin das Arbeitsfeld eines nicht beamteten

Tierarztes durch die unglückselige Assistentenhalterei trüben

Fort mit den Assistenten!

Kreistierarzt Schaumkell-Hagen i. W.

oder schmälern.

Der Verein Preußischer Schlachthoftierärzte

hielt am 14. und 15. d. Mts. im Spatenbrän und im Hygienischen

Institut der Tierärztlichen Hochschule zu Berlin seine VI. Jahres

versammlung unter Vorsitz des Direktors Goltz-Berlin ab; es be

teiligten sich von 280 Mitgliedern 104 (meist Schlachthof

direktoren der größeren und mittleren Städte). Für das Reichs

gesundheitsamt war der Kaiserliche Regierungsrat Dr. Ströse,

für das Landwirtschafts-Ministerium Geheimer Ober-Regierungs

rat Schröter anwesend. Letzterer begrüßte die Versammlung

namens des Ministers. Er habe 10 Jahre lang am Ausbau der

modernen Fleischbeschau-Gesetzgebung gearbeitet, kenne daher

die erheblichen Schwierigkeiten wie kein anderer, wenn jetzt

das Werk gelungen, so sei die Basis dafür in den musterhaft

geleiteten Schlachthöfen zu suchen. Die Staatsregierung sei

den städtischen Schlachthof-Tierärzten dafür und für die Aus

bildung der Laienfleischbeschauer besonders dankbar. Die

Zeiten der Polemik über die Freizügigkeit des Fleisches und

der Mißstimmung zwischen Ministerium und den städtischen

Tierärzten, denen durch die neue Fleischbeschau-Gesetzgebung

besonders durch die umfangreiche Statistik manche Schwierig

keiten erwachsen, seien hoffentlich für immer vorbei.

Der Verein lehnte ab, schon jetzt Beschlüsse über die

Gründung einen Deutschen Vereins. ‚der SchlachthoßTierärßte;

über Bildung von Tierärzte-Kammern und über den Erlaß eines

Schächtverbotes, zu fassen.

Bongert-Berlin hat eingehende Studien über die Ver

wendung des Blutes der Schlachttiere zu Genußzwecken ge

macht. Blutwürste waren stets im Innern bis auf 100 Grad C

erhitzt und frei von schädlichen Keimen. Früher wurde Blut

nur von Schweinen und nur im Winter gesammelt, jetzt wird

das Blut der anderen Tiere vielfach auch zu Nahrungszwecken

verwandt. Es hat sich ein großer Bluthandel herausgebildet,

da das Blut auch zu Nährpräparaten für Kranke und Schwache

im großen verarbeitet wird. In diesen Nährpräparaten sind

schädliche Keime (Tuberkelbazillen) nachgewiesen,

ja, es werden sogar die zum Abfall zu rechnenden, beim Rühren

des Blutes entstehenden „Blutadern“ (Faserstofl‘) zur Dar

stellung von „Pepton“ verwandt. Bongert fordert eine be

sondere tierärztliche Aufsicht über das Auffangen von Blut, das

zu Nährpräparaten verwandt werden soll und über die Ent

nahme von Tierteilen für die Organotherapie.

Rieck-Breslau spricht über die beste Form der Rinder

spreizen. Mehrere Mitglieder demonstrieren an ihren eigenen

Händen und Armen (meist links) Hauttuberkulose; es wird be

schlossen, die Kommune anzuregen, die Schlachthoftierärzte

durch Ortsstatut in der gleichen Weise gegen Unfälle sicher

zustellen, wie es bei den Staatsbeamten geschehen ist, da sie

erheblichen Betriebsgefahren ausgesetzt sind. Hafenrichter

Landsberg wirft die Frage auf, ob in die Milch von mit Rotlauf

geimpften Kühen Rotlaufbazillen übergehen können. Ostertag

bejaht dies, die Bazillen gehen aber nicht auf den Menschen über.

Die von einer Regierung verlangte zwangsweise diagnostische

mehrfach
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Impfung aller Kindermilchkühe mit Tuberkulin wird wegen ihrer

Unzuverlässigkeit verworfen, das Euter scheidet nur Tuberkel—

bazillen aus, wenn im Euter selbst pathologisch-anatomische

tuberkulöse Veränderungen sich vorfinden. Das wichtigste ist

und bleibt die allwöchentliche manuelle Untersuchung und Ab

tastung des ausgemolkenen Euters und die Untersuchung des

Gesamtgemelkes des Stalles auf den Gehalt von Tuberkel

bazillen. Wenn weibliche Rinder nicht als Kälber, sondern im

späteren Alter mit lebenden menschlichen Tuberkelbazillen zum

Zwecke der Schutzimpfung behandelt werden, kann es vor

kommen, daß sie monatelang Tuberkelbazillen aus dem Euter

ausscheiden, ohne daß auffällige Veränderungen in diesem nach

weisbar sind, ein Umstand, der das lebhafteste Interesse der

Sanitäts- und Veterinärpolizei erregen muß.

Bongert teilt mit, daß die Tuberkelbazillen in der Milch

nicht immer aus dem Euter zu stammen brauchen, sondern auf

anderem Wege in die Milch gelangen, und daß bei großer

Sorgfalt und Reinlichkeit in der Stallung der Tuberkelbazillen

gehalt der Kuhmilch stark zurückgeht oder auch wieder ganz

verschwindet.

Durch Versuche im Reichsgesundheitsamt ist ferner fest

gestellt, daß nach Schutzimpfungen Tuberkelbazillen bis an fünf

Monaten in den entsprechenden Lymphdrüsen liegen bleiben;

das Fleisch geimpfter Tiere dürfte also nur als bedingt tauglich

verkauft werden.

Auf eine Anfrage von Klepp-Potsdam wird festgestellt,

daß die Erhebung eines Verwaltungskostenbeitrages aus den

Gebühren-Einnahmen der Schlachthöfe für die Stadt-Hauptkassen

ungesetzlich ist. Dr. Hempel, Assistent am Tierhygienischen

Institut-Berlin,dxielt einemVortrag über die Anwendung der

Komplement-Ablenkungs-Theorie und setzte Versuche auseinander,

bei denen ihm der Nachweis von Pferdeblut z. B. noch in einer

Verdünnung von 1 : 500000 gelang. Es kann mit Hilfe dieser

Methode auch nachgewiesen werden, daß das Virus der Schweine

seuche filtrierbar ist.

Über Apparate zur Beseitigung von Konfiskaten und Tier

kadavern und über die Verwertung der dabei erzielten Produkte

hielten Schilling-Barmen, Goltz-Berlin, Bockelmann

Aachen, Claussen-Hagen, Ehrhardt-Essen eingehende Vor

träge.

Zum Minlsterwechsel.

An dem Personenwechsel an der Spitze des Reichsamts des

Innern und des preußischen Kultusministeriums ist auch der

Kreis der Tierärzte unmittelbar interessiert.

Dem Reichsamt des Innern ist das Veterinärwesen im Reich

unterstellt. Der aus dem Dienste scheidende Herr Staats

minister Dr. Graf v. Posadowsky hat sich um die Entwicklung

des Veterinärwesens ein großes Verdienst erworben. Wie nur

im engeren Kreise und erst nachträglich bekannt geworden ist,

hat Herr Graf Posadowsky mit besonderer Wärme in einem

entscheidenden Augenblick die Einführung der Universitäts

reife als Vorbedingung für das Studium der Tiermedizin ver

treten. Dafür gebührt dem Scheideuden der aufrichtige Dank

aller deutschen Tierärzte. Andererseits dürfen wir hoffen, daß

sein Nachfolger die Bedeutung des Veterinärwesens nicht minder

richtig einzuschätzen wissen wird. Die Besetzung der vakanten

Direktor-Stelle im kaiserlichen Gesundheitsamt wird der erste

wichtige Akt auf unserem Gebiete sein, den der neue Herr Staats

sekretär vollzieht.

 
Von größerer Bedeutung jedoch ist für den tierärztlichen

Stand die Persönlichkeit des neuen preußischen Herrn Kultus

ministers. Es kann keinem Zweifel mehr unterliegen, daß in

den nächsten Jahren die wichtige, man darf sagen: die für

unsre Entwicklung letzt-entscheidende Frage der Übertragung

des Promotionsrechtes an die preußischen selbständigen Tier

ärztlichen Hochschulen zur Lösung wird gebracht werden

müssen; die Entwicklung im Süden wird der preußischen Staats

regierung eine Stellungnahme geradezu aufnötigen. Daß das

preußische Ministerium für Landwirtschaft nicht bloß wohl

wollend, sondern auch energisch für diese Krönung des Aus

baus der Tierärztlichen Hochschulen eintreten wird, darf man

als gewiß annehmen. Ebenso sicher aber ist, daß das Gelingen

wesentlich von der Haltung und Mitwirkung des Kultus

ministeriums abhängen wird. Die Persönlichkeit des neuen

Herrn Ministers berechtigt zu der Hofi‘nung, daß derselbe diese

uns am Herzen liegende Frage nicht allein ohne jede

Voreingenommenheit, sondern auch mit Wohlwollen prüfen

wird. Denn Herr Dr. Holle steht uns nicht als Fremder gegen

über, sondern hat einen großen Teil seiner Laufbahn in

der landwirtschaftlichen Verwaltung zurückgelegt und ist von

1890 bis 1900 vortragender Rat im preußischen Ministerium für

Landwirtschaft gewesen. Unter diesen Umständen dürften die

Vorbedingungen für ein von vornherein gutwilliges Zusammen

arbeiten in dieser Frage zwischen den beiden preußischen

Ministerien gegeben sein. Schmaltz.

Die neue bayerische Militärveterlnärordnung.

Wie schon in Nr. 24 S. 481 erwähnt, ist auch die bayerische

Militärveterinärordnung einer am 4. Mai 1907 veröffentlichten

Nenbearbeitung unterzogen worden. Dieselbe steht im all

gemeinen völlig im Einklang mit der preußischen M.-V.-O. Die

Wochenschrift für Tierheilkunde hebt folgende Punkte hervor:

Der Überrock für die Unterveterinäre ist oftiziell eingeführt.

Tierärzte, die mit der Waffe gedient haben, können nur auf

ihren Wunsch als Unterveterinäre überwiesen werden. Die

Dienstleistungen sind ferner auch bei den Maschinengewehr

abteilungen gestattet. Die Prüfung im Hufbeschlag für

einjährig-freiwillige Tierärzte ist mündlich und erstreckt

sich auf den allgemeinen Bau des Körpers und der Gliedmaßen

in ihren Beziehungen zum Hufbeschlag; Grundsätze und Regeln

für die Ausführung des Beschlages gesunder, fehlerhafter und

kranker Hufe sowie der Hufe bei fehlerhaften Beinstellungen

und Gangarten; Beschlag der Pferde zu besonderen Gebrauchs

zwecken; Winter- und Sommerbeschlag; verschiedene Eisen

formen; Unterschied im Beschlage von warm- und kaltblütigen

Pferden; Hufpflege und Hufkrankheiten; Wert, Beschaffung,

Aufbewahrung, Behandlung und Prüfung des Rohmaterials;

Schmiedeeinrichtungen, Gerät und Werkzeuge; Bewältigung

widerspenstiger Pferde. Die Korpsstabsveterinäre und

der technische Vorstand der Militärlehrschmiede

nehmen an dem alle vier Jahre innerhalb des Winters

bei der königlich preußischen Militärveterinär

akademie zu Berlin stattfindenden 20tägigen Korps

stabsveterinärkursus teil; Stabs- und Oberveterinäre, die

als Assistenten bei der Lehrschmiede in Aussicht genommen

sind, werden vorher dort zu einem sechswöchigen Kursus

kommandiert; zum 1. Januar kommandiert jedes General

kommando einen älteren Oberveterinär zu einem 14 tägigen

Informationskursus an der Tierärztlichen Hochschule. Die
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Stabsveterinäre (dies abweichend von der preußischen M.-V.-O.)

stehen zur Leitung und Überwachung des gesamten Veterinär

dienstes sowie für besondere Aufträge zur Verfügung des

Regimentskommandeurs; inwieweit die Stabsveterihäre selbst

den Veterinardienst bei einzelnen Eskadrons zu versehen haben,

entscheidet der Regimentskommandeur. Daß auch die Be

förderung zum Stabsveterinür für die Veterinäre des Beurlaubten

standes nach gleichen Grundsätzen wie in Preußen erfolgt, ist

bereits hervorgehoben worden. S.

Stellungnahme der bayerischen tierärztlichen Vereine zum Reichs

apothekengesetz.

Die acht bayerischen Kreisvereine sind von der königlich

bayerischen Regierung aufgefordert werden, sich zu den Be

stimmungen des Reichsapothekengesetzes gutachtlich zu äußern.

In dem übereinstimmenden Gutachten ist ausgeführt, daß die

tierärztlichen Hausapotheken, wie sie in Bayern seit alters

konzessioniert sind, eine wohlbegründete und unentbehrliche

Einrichtung bilden. Sie liegen ebensowohl in einem seit alters

anerkannten Interesse der Tierärzte als auch in demjenigen der

Landwirte und stellen somit eine volkswirtschaftliche Notwendig

keit dar. Die Ausbildung der Tierärzte nimmt auf die Be

fähigung zur Führung solcher Apotheken entsprechend Rücksicht.

Von dem Dispensierrecht machen weitaus die meisten Tierärzte

mit namhafter Praxis Gebrauch, soweit sie nicht etwa durch

ein hohes Maß amtlicher Geschäfte daran verhindert sind. Eine

Einschränkung des Rechtes zum Selbstdispensieren und zur

Führung von Hausapotheken wird daher zurückgewiesen. Die

Erla'ubnis zum Betriebe von Hausapotheken soll den Tierärzten

allgemein gegeben sein. Mit der Beaufsichtigung wäre der

jeweilige „vorgesetzte Veterinärb‚eamte zu beauftragen. Die

äß 17 und 24 des Gesetzentwurfes müßten dementsprechende

Änderungen erfahren, oder aber es müßte in dem Gesetz aus

gesprochen werden, daß landesrechtliche Vorschriften über das

Dispensierrecht der Tierärzte unberührt bleiben.

Mit dem Zustandekommen des Reichsapothekcngesetzcs

dürfte es ja gute Wege haben, da vor allen Dingen die einfluß

reichsten Kreise der Apotheker selbst dagegen opponieren

werden. Jedenfalls wird aber auch der Deutsche Veterinärrat

Anlaß nehmen müssen, sich mit dem Gesetz zu beschäftigen.

S.

Neue Statuten der ungarischen tlerärztlichen Physikatspriifung.

1. Zur ungarischen tierärztlichen Physikatspriifung können

nur solche einheimische Tierärzte zugelassen werden, die mit

der für den Zivilhörer der früheren königl. ung. Tierärztlichen

Akademie, gegenwärtigen königl. ung. Tierärztlichen Hochschule

vorgeschriebenen Vorbildung das tierärztliche Diplom in Budapest

erlangten, oder das mit ähnlicher Vorbildung im Ausland er

reichte und in Ungarn nostrifizierte Diplom vorzeigen und eine

mindestens zweijährige tierärztliche Praxis, davon zwei Monate

Fleischbeschau, nachweisen können.

2. Die Physikatsprüfung ist in Budapest bei der Prüfungs

kommission abzulegen, welche aus folgenden Mitgliedern besteht:

dem Präsident, je zwei Prüfungsmitgliedern für jeden Gegenstand,

dem Schriftführer, endlich zur eventuellen Vertretung den

prüfenden Aushilfsmitgliedern. Die Kommission wird vom Acker

bauminister auf bestimmte Zeitdauer ernannt.

3. Die tierärztlichen Physikatsprüfungen werden alljährlich

im Monat Januar, März, Mai, September und November ab

 

gehalten. Um Zulaß zur Prüfung ist ein mit 1 Kronen-Stempel

versehenes, an den Präses der Prüfungskommission (Budapest,

Ackerbauministerium) adressiertes Gesuch einzureichen, und

zwar bis zum 15. jenes Monats, auf welchen darauffolgenden

Monat der Kandidat die Prüfung machen will.

4. Dem Gesuche ist beizulegen: der Geburtsschein, das

letzte Mittelschulzeugnis, das tierärztliche Diplom oder dessen

beglaubigte Abschrift, eventuell andere Schlußzeugnisse über

höhere Studien, die Zeugnisse über die mindestens zweijährige

praktische —— darunter zwei Monate Fleischbeschau — Tätigkeit

und endlich eine kurze Lebensbeschreibung.

5. Zur tierärztlichen Praxis wird gerechnet die als beamteter

Tierarzt (in provisorischer Eigenschaft) an der Tierürztlichen

Hochschule, beim Militär in tierärztlicher Verwendung und in

privater Praxis zugebrachte Zeit. Von dem einjährig-freiwilligen

Dienstjahr kann nur diese Zeit zur tierä.rztlichen Praxis in

Betracht kommen, welche die betreffende Militärbehörde als in

solcher Verwendung zugebrachte bestätigt. Als Fleischbeschau

praxis wird die an einem größeren Schlachthofe neben dem dort

tätigen Tierarzt selbständig ausgeübte Praxis betrachtet.

6. Die amtliche Tätigkeit muß von der betreffenden Be

hörde, die an der Tierärztlichen Hochschule zugebrachte Zeit

vom betreffenden Professor, die Militärdienstzeit von dem Militär

kommando, die Gestütspraxis vom Gestütskommandanten, die

Privatpraxis von der Polizeibehörde, Bürgermeisteramt oder

Gemeindebehörde bestätigt werden.

7. In der Lebensbeschreibung soll der Geburtsort, Religion

Alter, Familienzustand, die absolvierten Mittelschulen, eventuell

höhere Studien benannt werden, weitere kurz beschrieben

werden, wo und wie der Kandidat die tierärztliche und Fleisch

beschaupraxis zugebracht hat.

8. Über die eingelangten Gesuche verfügt der Präsident,

der die Beilagen mit Ausnahme der Lebensbeschreibung mit der

Einladung zur Prüfung zurückschickt. Sollte der Bittsteller

keine Einladung bekommen, das heißt zur Prüfung nicht zu

gelassen werden, so kann er innerhalb 15 Tage nach seiner

Verständigung dagegen beim Königl. ungarischen Ackerbau

minister appellieren.

9. Vor der Prüfung müssen die im ä4 erwähnten Schriften

und die Einladung vorgezeigt werden.

10. Die Priifungsgegenstände sind: 1. Organisation der

ungarischen Verwaltung und Veterinärpolizei; 2. Praktische

Tierzuchtlehre und Diätetik; 3. Praktische pathologische Ana

tomie; 4. Praktische Tierseuchenlehre; 5. Fleischbeschau.

11. Von der Organisation der ungarischen Ver

waltung und Veterinärpolizei hat Kandidat zwei Fragen

aus den schriftlichen Arbeiten der kön. ung. Tierärzte unter

Aufsicht selbständig (schriftlich) zu bearbeiten; bei der münd

lichen Prüfung muß er nachweisen können, daß er über die

Organisation und Einteilung der Ministerien, der ersten und

zweiten instanzlichen Veterinärbehörden, der Staats-, Juris

diktions- und Gemeindeverwaltung, Disziplinarangelegeuheiten

der öffentlichen Beamten, über sämtliche Gesetze und Ministerial

verordnungen über Veterinärwesen, dann von den Veterinär

konventionen, Handelsverträgen usw. die nötigen Kenntnisse

besitzt.

II. Von der Tierzuchtlehre und Diättetik soll Kandidat

ein lebendes Haustier auf seinen Nutzwert und Zuchtwert unter

suchen und beschreiben (Beschauprotokoll, Pointierung), ein vor
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gezeigtes Futter beschreiben, begutachten mit Betracht auf seine

Produktion und Verwertung, eventuell eine Milchprobe markt

polizeilich untersuchen. Die Prüfung erstreckt sich auf das

ganze Material der Tierzucht, besonders aber auf die Kenntnisse

der einheimischen Rassen, sowie auf die gesetzlichen Maßnahmen -

bei der Tierzucht, dann auf die Diätetik, Fiitterungslehre, Milch

produktion, mit besonderer Beachtung der Milchhygiene.

III. Bei der pathologischen Anatomie hat Kandidat

einen Tierkadaver zu sezieren, oder einen Kadaverteil zu unter

suchen, die krankhaften Veränderungen zu bestimmen und in

Protokoll zu fassen, sowie die bezüglichen an ihn gerichteten Fragen

zu beantworten. Weiter soll er zur Feststellung der Diagnose aus

frischem oder konserviertem Material Präparate verfertigen,

diese demonstrieren und Fragen aus der pathologischen Histologie

beantworten.

IV. Von der Seucheulehre hat Kandidat seine praktische

Gewandtheit in der Untersuchungsmethode der ansteckenden

Krankheiten am lebenden Tier nachzuweisen, wobei er die zur

Diagnose nötigen und in der tierärztlichen Praxis ausführbaren,

speziellen (mikroskopischen usw.) Untersuchungen bewerkstelligt.

Die Prüfung erstreckt sich auf die ganze Pathologie und Therapie

der Infektionskrankheiten, also auch auf die prophylaktischen

Verfahren (Schutzimpfung, Desinfektion usw), sowie auf die

diagnostischen Impfungen.

V. Von der Fleischbeschau hat Kandidat am Schlachthofe

ein Tier im lebenden und geschlachteten Zustand systematisch

zu untersuchen, die Diagnose festzustellen und über die Genuß

tähigkeit des Fleisches und der Eingeweide sein Urteil abzu

geben. Außerdem sollen Fragen aus dem Bereiche der Fleisch

"u‘iid "der! ‚bezüglichen ‘gesetzlichen Bestimmungen be

antwortet werden und die Kenntnisse der schriftlichen Bureau

arbeiten eines Fleischbeschauers nachgewiesen werden.

12. Jeder Gegenstand wird einzeln geprüft durch die für

den betreffenden Gegenstand ernannten Mitglieder, die ab

wechselnd examinieren und präsidieren. Der Präses

Kommission kann aber bei jeder Prüfung teilnehmen; bei Ver

hinderung eines Mitgliedes sorgt er für dessen Ersatz.

der

13. Die zwei schriftlichen Aufgaben aus der Verwaltungs

organisation und Veterinärpolizei müssen innerhalb drei Stunden

vollkommen ausgearbeitet werden.

14. Die Prüfungsergebnisse werden in gemeinsamen

Sitzungen der Kommission für jeden Kandidat gegenstandsweise

einzeln qualifiziert; die einzelnen Klassifikationen sind:

gezeichnet, vorzüglich, gut, genügend und ungenügend.

aus

15. Das Ergebnis der Prüfung ergibt sich aus der Mittel

zahl der aus den fünf Gegenständen bekommenen Klassen; dieses

wird bei der Gesamtsitzung von dem Präsidenten der Kommission

den Kandidaten mitgeteilt.

Wer in 1—2 Gegenständen ungenügend klassifiziert ist,

kann aus den betreffenden Gegenständen eine Nachprüfung

machen; wer aber von mehreren Gegenständen nicht entsprochen

hat, muß die ganze Prüfung wiederholen. Der Zeitraum, nach

welchem die Nachprüfung oder Wiederholung der Prüfung ge

schehen kann, wird von Fall zu Fall bestimmt.

16. Für die Nach- und Wiederholungsprüfung geschieht die

Anmeldung gleichfalls schriftlich beim Präsidenten.

17. Die Nach- und Wiederholungsprüfung kann nur zweimal

gemacht werden, in besonderen beachtungswerten Fällen kann

 

der Ackerbauminister ausnahmsweise eine dritte Wiederholung

gestatten.

18. Wer in 2 Gegenständen ungenügend erhielt, kann in

diesen einzeln keine Prüfung machen.

Die übrigen Paragraphen beziehen sich aufdie Ausfertigung

der Zeugnisse und auf die Prüfungsgebühren. Jedes Prüfungs

mitglied erhält für ‘jeden einzelnen Kandidaten zehn Kronen

Prüfungshonorar; der Kandidat hat nur bei der Nachtragsprüfung

30 Kronen, bei der Vi’iederholungsprüfung 60 Kronen zu ent

richten. Übrigens werden die Gebühren vom Staat bestritten.

Die neuen Statuten treten mit 1. Januar 1908 ins Leben.

Gegenwärtig sind die Mitglieder der Priifungskommission:

Präsident Ministerialrat i. P. Stefan von Lischay, für Tier

zuchtlehre Staatssekretär i. P. Bäla von Formay und Mi

nisterialrat Hans Pirkner, für Seucheulehre Hofrat Rektor

Dr. Franz Hutyra und Veterinärinspektor Johann Tatray,

für pathologische Anatomie Professor Dr. Stefan von Rätz

und Schlachthofinspektor Albert Breuer, für Veterinärpolizei

die Sektionsräte Robert Dubravszky und Josef Pächy.

Dr. Z.

Frequenzen der Berllner Hochschulen.

Durch die Berliner Zeitungen ging eine Mitteilung über die

Gesamtzahl der Studenten der Berliner Hochschulen. In dieser

Aufzählung fehlt die Tierärztliche Hochschule. Dies hat bei einigen

Lesern mit Recht Befremden erregt. Es ist jedoch nicht anzunehmen,

daß in diesem Falle eine Böswilligkeit oder Nachlässigkeit der

Zeitungen vorliegt. Vermutlich sind dieselben gewöhnt, von den

Hochschulen eine Benachrichtigung über die Frequenz zu erhalten,

und eine solche Benachrichtigung wird ihnen von der Tierärztlichen

Hochschule nicht zugegangen sein. Es wird ich also darum handeln,

dies künftig zu ändern.
" l Im übrigen‘sei' be‘i1ierkt,'daß die Frequenzen folgende sind: an

der Universität 6496 immatrikulierte Studenten, an der Kaiser

Wilhelmsakademie 253, an der Technischen Hochschule 2160, an der

Landwirtschaftlichen Hochschule (soweit die Hörer hier im Besitz

des einjährig-freiwilligen Zeugnisses sind) 574, an der Akadrmic

der Künste 359, an der Bergakademie 169. Dazu tritt die ver

gessene Tierärztliche Hochschule mit 349 Studenten, so daß sich

die Gesamtzahl der akademischen Bürger Berlins auf 10011 beläuft.

Frequenzen der Tlerürztllchen Hochschulen.

Die Tierärztliche Hochschule zu Berlin hat 349 Studenten ein

schließlich der 85 von der Militärvcterinärakademie kommandierten

Studierenden. Die Frequenz der Tierärztlichen Hochschule in

München beläuft sich auf 262, diejenige von Dresden auf 167, von

Stuttgart auf 116 und von Gießen auf 113 Studierende.

Berlin.

Der Professor der Physiologie an der tierärztlichen Hoch

schule Herr Geheimer Regierungsrat Dr. Munk, hat mit Rück—

sicht auf seine Jahre zum 1. Oktober seinen Abschied erbeten.

Dleckerhotf-Bliste.

In der diesjährigen Berliner Kunstausstellung befindet sich eine

verkleinerte Nachbildung des im Garten der Tierärztlichen Hoch

schule zu Berlin errichteten Dieckerhoif-Denkmals. Die Nachbildung

rührt von dein Schöpfer des Denkmals, Professor Herter, her und

ist ganz ausgezeichnet gelungen. Sie ist übrigens verkäuflich und

schon in einer größeren Anzahl von Exemplaren bestellt. E mag

daher hier darauf hingewiesen werden.

Professor Semmer 1'.

Professor Semmer ist, wie nachträglich gemeldet werden

muß, gestorben. Derselbe gehörte zu den auch in Deutschland

wohlbekannten Professoren des Veterinärinstituts zu Dorpat

Jurjew. Seit längerer Zeit lebte er im Ruhestand in Petersburg.
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So Isis recht!

Kreistierarzt Hummel zu Nakel hat soeben auf dem

Königlichen Gymnasium zu Bromberg sich das Zeugnis der

Reife erworben. Herr Kollege Hummel ist 44 Jahre alt und

hat eine sehr ausgedehnte amtliche und private Tätigkeit.

Alle Hochachtung! Schmaltz.

Elne sonderbare Sache. '

Die allgemeine Fleischerzeitung vom 20. Juni ist in der

Lage, eine Verfügung aus der Marineverwaltung zu veröffent

lichen, welche auch hier mitgeteilt werden muß. Es sind zwei Ab

teilungsbefehle aus Wilhelmshaven (einer auf die zweite Matrosen

Art.-Abt. bezüglich), dessen Anfang lautet: „Die außerhalb

Wilhelmshavens vorgenommenen Untersuchungen von Fleisch haben

sich vielfach als unzuverlässig erwiesen, auch wenn sie von Tier

ärzten vorgenommen worden waren. Bei den Nachuntersuchungen

ist z. B. Fleisch von Tieren gefunden werden, welche an wässeriger

Bauchfellentzündung (l), Tuberkulose und sogar (!) an Schweine

seuche gelitten haben.“ Im Anschluß daran wird der ausschließ

liche Ankauf von Fleisch aus dem Schlachthause empfohlen.

Diese Verfügung muß als höchst befremdlich bezeichnet

werden. Es kann unmöglich zur Kompetenz einer Lokalbehörde

gehören, mit derartigen Äußerungen das Vertrauen in staatliche

Einrichtungen zu erschüttern. Den aus jener Verfügung heraus

zulesenden allgemeinen Vorwurf gegen die Fleischbeschautierärzte

weisen wir auf das entschiedenste zurück“) Schmaltz.

Preußisches Abgeordnetenhaus.

Die Abgeordnet8msitzung ging am 8. Juni über die Petition des

deutschen Technikerverbandes und des Unterverbandes der tech

nischen Gemeindebeamten in Berlin (in vielen Städten werden auch

die städtischen Tierärzte zu den Technikemgerechnet) um Änderung

des 'Komriiunalbea'mteng'eset'zes vom '30.‘ Jubil899, welches be-'

kanntlich den Kommunen freies Spiel laßt. bei der Anstellung von

Beamten in städtischen Betriebsanstalten, zur Tagesordnung über.

Damit wird eine Hoffnung vorläufig begraben, der sich die tech

nischen Beamten hingegeben hatten. Da die Beamtenvereine der

Städte indessen die Sache zu einer der ihrigen gemacht haben, dürfte

diese Petition immer wieder gestellt werden. Der preußische

Beamtenverein zählt übrigens zurzeit schon viele Tausende von

Mitgliedem. Dr. G.

Falsches ärztliches Zeugnis.

Der praktische Arzt Dr. Josef Mayer in Frankfurt a. M., der

einem leicht Verletzten bezeugt hatte, daß er bei ihm schwere

äußere und innere Körperverletzungen wahrgenommen habe, ist

wegen falscher Beurkundung mit drei Monaten Gefängnis be

straft werden. Dr. G.

Tlerqullerel auf der Eisenbahn.

Nach einer Mitteilung in der Deutschen Tierärztlichen Wochen

schrift ist die Gotthardbahn wegen Tierquitlerei zu 100 Franken

Geldbuße verurteilt worden, weil 4000 italienische Hühner in einem

Waggon untergebracht waren, dessen Lüftung so ungenügend war,

daß über 900 Stück erstickten.

Unerhörte Roheit.

In Glatz wurde ein sog. Schweizer mit seinem Lehrling zu 3

WochenGefüngnis verurteilt, weil sie eine Katze buchstäblich zerrissen

hatten, indem der eine am Kopf, der andere an den Hinterbeinen

so lange zog, bis das Tier zerriß. C?!)

Maul- und Klauenseuche.

Der Ausbruch der‘ Maul- und Klauenseuche ist gemeldet vom

Schlachtviehhofe zu Stuttgart am 22. Juni 1907.

*) Interessant wäre auch zu hören, wer die Nachuntersuchungeu

vorgenommen hat.

 

Bücheranzeigen.

Meyers kleines Konversatlons-Lexlkon.

bearbeitete und vermehrte Auflage In sechs Bänden.

graphisches Institut, Leipzig 1906.

Prof. Dr. Karl Klnzel, Wie reist man in Oberbayern und

Tirol? Siebente umgearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 6 Stadt

plänen und 1 Karte. Fr. Bahn, Schwerin (Meckl.).

Wilhelm Biilsche, Ernst Haeckel. Ein Lebcnsbild. Hermann

Seemann Nachfolger. Berlin und Leipzig. Preis 1,— M.

H. lacohsen, Oberveteriniir in der Kaiserl. Schutztruppe, Vieh

seuchen und Herdenkrankheiten in Deutsch-Südwest

Afrika und ihre Bekämpfung. Ein Leitfaden für Tierärzte,

Offiziere und Farmer. Verlagsbuchhandlung von Richard Schoetz,

Berlin 1907. Preis geb. 2,50 lllk.

Geheim. Medlzinalrat Professor Dr. A. lohne, Der Trichinen

schauer. Leitfaden für den Unterricht in der Trichinenschau und

für die mit der Kontrolle und Nachprüfung der Trichinenschauer

beauftragten Veterinärbeamten. Zehnte Auflage, umgearb. auf

Grund der reichs- und landesrechtlichen Gesetzgebung über Fleisch’

beschau. Mit 156 Textabbild. und einem Anhange. Gesetzliche

Bestimmungen über Trichinenschau etc. Verlagsbuchhandlung

Paul Parey, Berlin 1907. Preis 3,75 M.

H. Hauptner, Instrumenten-Fabrik für Tiermedizin und Tierzucht.

Katalog über Vetcriniirinstrumente. Jubiläums-Ausgabe 1857

bis 1907. Berlin 1907.

„Arbeiten aus dem Kalserllchen Gesundheltsamte“, Bd. l, XXV

Heft 1. 1907: Geh. Him~-Rat Prof. Dr. Uhlenhuth und Stabsarzt Dr.

Haendel, Vergleichende Untersuchungen über die Spiro

ehaeten der in Afrika, Amerika und Europa rrorkommenden

ltekurrenserkrankungen. Mit 1 Tafel. — Dr. Ludwlg Halber

staedter, Weitere Untersuchungen über Frambocsia tropica

an Affen. Mit 2 Textabbildungeu. — Dr. S. von Prowazck, Unter

suchungen über die Vaccine. III. Julius Springer, Berlin.

Gutachten des Relchsßesundheitsrats über das Auftreten des Milz

hrandes unter dem Rindvieh im Söhmslegeblet (Kgl. Preuß. Re'g.-Be'z.

Hohenzollern) und über den Zusammenhang dieses Auftretens mit der

Verunreinigung des Schmeiebaches durch Abwässer von Gerbereien in der

Stadt Ehlngen. Berichterstatter: Geheimer Hofrat Professor Dr. Gärtncn

Mitberichterstatter: Geheimer Regierungsrat Professor Dr. Dammann.

(Sonderabdruck aus „Arbeiten aus dem Kaiserlichen Gesundheits

amte“, Bd. XXV, Heft 2.) Julius Springer, Berlin 1907, Preis 2,40 M.

Dr. Xylander, Beiträge zur Desinfektion von milzbrand

haltigen Häuten. (Sonderabdruck aus „Arbeiten aus dem Kaiser

lichen Gesundheitsamte“, Bd. XX\’, Heft 2, 1907.) Julius Springer,

Berlin.

Medlzlnalrat Professor Dr. Kunz-Krause, Über den Anteil der

Chemie an der Entwicklung der medizinischen Wissen

schaften. Festrede gehalten am 25. Mai 1906 an der Tierärzt

lichcn Hochschule zu Dresden. Mit 2 Zeittafeln. Chr. Herrn.

Tauchnitz, Leipzig. 1907. Preis —,80 M.

Professor Dr. Hansen und Inspektor Hoffmann, Diastasolin zur

Verzuckerung von Stärke als Ersatz des Milchfettes zur

Kiilheraufzucht. Richard Carl Schmidt & (10., Leipzig 1906.

Rudolf Hlllhach, " das Vorkommen der amyloiden

Siebente, gänzlich neu

Bd. I. Biblio

Über

Degeneration bei Tieren. (Inaugurat-Dissertation der philosoph.

Falkultitt, Leipzig.) Leipzig 1907.

Albert Lltty, Beiträge zur Kenntnis der normalen und

pathologischen Anatomie der Glandula thyreoidea und

parathyreoidea des Pferdes. Mit 5 Tafeln. (Inaugural-Disser

tation der philosoph. Fakultät, Leipzig.) Leipzig 1907.

Alfred Horn, Beiträge zur Kenntnis der chronischen

Nierenerkrankungen des Schafes. Mit 3 Tafeln. (Inaugural

Dissertation der philosoph. Fakultät, Leipzig.) Leipzig 1907.

Dr. Erwin Brand, Über die praktische Bedeutung der Reduktions

fahigkeit der Milch. (Separatabdruck aus der Münchener medizinischen

Wochenschrift Nr. 17, 1907.) J. F. Lehmann, München.

C. Wellandt, Die Vieh-Rückversicherung von Orts-Versicherungs

Vereinen. (Sonderabdruck aus den „Mitteilungen für Versicherungs

Vereins“.) Selbstverlag, Berlin 1907. Preis 1,-— M.
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H. Trommsdorf, chemische Fabrik, Aachen, Va d em e k um d e r

„Sozojodol“-Therapie bei geeigneten Krankheiten. Mit

Rezeptformeln nebst Autoren und Literaturangaben.

E. Merck, Bericht über Neuerungen auf den Gebieten der

Pharmakotherapi e und Pharmazie. 20. Jahrg. 1906. Darm

stadt 1907.

Zeitschrift für wissenschaftliche und praktische Veteri

n ärm e diz in. Herausgegeben von dem Veterinärinstitut zu Jurjew

(Dorpat). Band I, Lfg. 1. 1906.

Russlsche Medlzlnische Rundschau. Monatsschrift für die

gesamte russische medizinische Wissenschaft und

Literatur von Dr. Semjon Lipliawsky und Dr. S. Weißbim.

V. Jahrgang, Heft 3. Ad. Haußmann, Berlin 1907.

Annual Report of the Chlef Stute Veterinarlan to the Governor

cf‘ North Dakota for the Year ending November 30. 1906.

L. van Es. Bismarck, N. D. 1906.

The Journal of Tropical Veterinary Sclence (Issued Quarterly).

V01. II. Nr. 1. Thacker, Spink & (10., (Jalcutta 1907.

Personalien.

Auszeichnungen: Es wurde verliehen dem Tierarzt Fduard

Slollcnberg-Oldesloe im Kreise Stormarn der Königl. Kronenorden

vierter Klasse.

Ernennungen: In Hamburg: Zu Obertierärzten sind ernannt die

Polizeitierärzte Ginge, Dr. Gröning, Vielhauer, Dr. Nieberle und

‘ Ahrens, in die obere Klasse der Polizeitierärzte
 

sind versetzt

Dr. Grips, Mao/9, Dr. Borgert, Kraulwald.

Schlaehthofdirektor Ferd. Opel-Metz zum Schlachthofdirektor

in München, Schlachthoftierarzt F. Header-Cottbus zum Schlachthof

inspektor in Demmin. — Münchgesarzg, bisher Assistent an der

Tierärztlichen Hochschule zu Berlin, zum Assistenten am bakterio—

logischen Institut der Landwirtschaftskammer in Halle a. S.

Verzogen: Distriktstierarzt Stcinbrenner-Lanterecken nach Lud

wigshafen, Tierarzt Alfred Engler aus St. Gcorgcn als bezirks

tierärztlicher Assistent nach Baden-Baden.

Examina: Promoviert: Die Tierärzte Max I.ii&r-.r-Ermsleben

a. Harz und W. Surmunr-Wemc bei Langendreer zum Dr. phil. in

Leipzig; Willy Lehmann-Traben-Trarbach zum Dr. med. vet in Bern;

Paul Becker aus Stubbergshof, Xaver Otl aus Weitnau, Willy Pin

aus Königsberg und Regierungsticrarzt für Dentschßstafrika, Kurt

Sommerfelri zum Dr. med. vet. in Gießen.

Approbiert: Die. Herren Heinrich Degenkolb aus Breslau,

Wilhelm l’uschke aus Repitz, Josef Tue/11er aus Gollub, Richard

Zimmermann aus Schönau in Berlin; Otto Heck aus Nördlingen,

Friedr. Eichacker aus Lahr, Hans Fast! aus Untcrwessen bei Traun

stein und Bruno Ha/fner aus Karlsruhe in Gießen; Georg Erll aus

Deggendorf, Adolf Gebhardt aus Wunsiedel, Andreas Saalberk aus

Schwandorf und Oskar Schneider aus Traunstein in München.

In der Armee: In der Schutztruppe für Deutsch-Süd west

afr i ka: Aus gc s c h ie d e n : Oberveterinär Hans Jacobs‘en behufs

Rücktritts zu den Oberveterinären der Bes. (Bez.-Kdo. I Hamburg).

Vakanzen. (Vgl. Nr. 22..)

 

Adressen-Nachfrage.

Aus dem Personalverzeichnis des Deutschen Veterinärkalenders habe ich diejenigen Namen von Kollegen herausziehen lassen.

bei denen ein Wohnort nicht angegeben ist; die folgende Liste derselben zählt nicht weniger als ca. 500. Bei den in den letzten

Jahren approbierten Herren liegt der Grund darin, daß sie noch keine feste Niederlassung haben, aber es stehen auch viele in der

Liste, bei denen man nach dem Approbationsjahr annehmen muß, daß sie bereits selbständig oder doch in langfristiger Stellung tätig,

oder daß sie aus dem tierärztlichen Stande überhaupt wieder ausgeschieden sind. Es liegt im Gesamtinteresse, ein vollständiges Ver

zeichnis der deutschen Tierärzte zu besitzen; ebenso aber liegt es im Interesse der einzelnen, namentlich auch der jungen Tierärzte,

daß ihre Adressen auffindbar sind. Deshalb lasse ich diese Liste verölfentlichen mit der Bitte, mich bei Feststellung der Adressen

der dort Genannten zu unterstützen.‘ Ich’ häibe die Liste 'iit'Abteilungen nach den Approbationsjahren ordnen lassen. Diejenigen

jungen Kollegen, welche noch mit Vertretung’en, kurzen Assistenzen, bald endigender Militärdienstzeit etc. beschäftigt sind, können

zweckmäßig statt ihres jetzigen Aufenthalts oder neben demselben ihren Heimatsort und eventuell eine dortige Adresse an

geben und werden im voraus gebeten, später, sobald sie langdauernden Berufsaufenthalt nehmen, den Aufenthaltsort mitzuteilen. In

den älteren Jahrgängen der Liste werden sich eine Anzahl von Namen befinden, die wieder zu streichen sind, weil ihre Träger aus

dem Beruf ausgeschieden oder verstorben sind. Alle Leser, denen vom Aufenthalt oder Ausscheiden eines der dort genannten Tier

ärzte etwas bekannt ist, werden gebeten, eine Kartcnangabe zu machen. Für freundliche und sofortige Benachrichtung wäre ich

sehr dankbar. Schmaltz.

I886. ' Melchers, Dr. Friedrich. Markowitsch, Dragomir. Schmiedt, Ottmar. Schröder, Jul.

Becker, Albert. Rüther,Dr.Rudolf,O.-V.a.D. Meyer, Heinrich. Sichert, Hans. Siebrecht, August.

l888. l900. Müller, Nicolaus. Wobst, Alfred. Söderlund, Hans.

Schliiter, G., O.-V. a. D. Elling, Paul. Müllhotf, Wilhelm. l904. Surmann, Wilh.

I892. Foege, Wilhelm. Peters, Dr. Karl. Albrecht, Karl. Ullrich, Bruno.

Müller, Chr. Gierer, Fritz. Ruhm, Gustav. Baum, August. Weiß‘, Julius.

Schwabe, Josef. Holtz, Wald. Unterspann, Richard, O-V. Bittncr, Max. Zikiö, Andreas.

l893. Kulow, Richard. (früher in der Kaiserlichen Blume, Robert. l905.

Sonnewald, August. Laps, Aug. Schutztruppe). Braun, Max. Becker, Conrad

l894. Schmerg. Fr. Westmeier, Frdr. Busch, Adolf. Berger, Joseph.

Riuk, Dr. Franz. Szaley, Jos. Zech, Eduard aus Schwab Petting, Hermann. Bienert, Engen.

l895. Wilke, Herm. münchen. Pries, F. Binder, Ernst.

lscrmann, Franz. Zapf. Erich. l903. Grimm, H. Bonnichsen, Peter.

Reuther, Gurt. I90l.‘ Beyersdorf, Adolf. Heemsoth, K. Braseh, Erich.

I896. Becker, Theodor. Braninger. Hellmuth, Hermann. Braun, Kuno,

Bergmann, H. Engelmann, Otto. Burghardt, Dr., Karl, aus Hennig, Wilhelm. aus Rittersbach.

Däinghaus, H., O.-V. a. D. Friedrichs. August. Frankfurt a. O. Hornickel, Dr. Paul. Braun, M., aus Rittersbach.

Eberlc, R. Hausen, Jens. Preise, Arthur. Hühner, Rudolf. Brauner, Alexander.

Freitag, L. Pantke, C. Geyer, J. Jaenicke, Rudolf Johannes. Bub], Heinrich.

Gutfeld, A. Peters, H. Haag, A. Joeressen, Herrn. Oramer, M.

Hering. Spiegel, Paul. Ilaushalter, Fritz. Jüling, Rudolf. Ecksberg, Ferdinand.

Kopp, Dr. Ph. Tritschcler Hoffmann, Joseph. Klemme, Oskar. Elze, Paul.

Schneider, G. Wagner, Adolf. Jacobs, Berthold. Langmann, Gustav. Engelien, Adolf.

l897. Winter, Adam. Jungklaus, Walter. Lindholm, Johann. Garke, Kurt.

Rudolph, Julias. I902. Knoll, Gustav. Link, Ernst. Gili'horn, Adolf.

Schunster, Otto. Brunner, Aug. Kummer, Kasimir. Mesem, Friedrich. Goertzen, Peter.

Wiese, A. Dobbertin, Friedrich. Liepe, Paul, aus Tremmen Müller, Otto. Goldberg, Norbert.

I898. Ehmer, Jobs. bei Nauen. Regler, Josef. Gorski, Franz.

Bock, August. Goldener. Jul. Lüth, Wilhelm. Schacht, Claus. Gottschalk, Walter.

Bann, Dr. Garl. Hennig, Hans, O.-V. a. D. Mielsch, Max Alwin. Schäme, Erhard Rud. Grashorn, Hermann.

Voitmann. Hoffmann, Ludwig. Pfiilb, Karl. Scheibe. Feodor. Grimm, Adolf.

l899. Ledennann, Frz. Reimann, Karl. Schellhase, Willy. ilattesohl, Ernst.

Hartmann, Gar-l Levy. Lotzer, Philipp. Rüdinger, Julius. Schmidt, Dr. med. vet., Hellmilch, Walter.

Hundsberger, Heinrich.

 

‘ Lutzenbcrger, Hermann.

 

Schmidt, H. W.

 

Friedrich. Hertwig, Hans.
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Hollstein, Kurt.

Horstmann, Arnold.

Israel, Oswald.

Kaempt‘e, Arno.

Kahle, Fritz.

Katz, Siegmund.

Klenters, Wilhelm.

Klinge, Emil.

Knitl, Max.

Koch, Friedrich.

Lang, Otto.

Lenze, Paul.

Lottermoser, Ernst, aus

Tilsit.

Luer, Hugo.

Minor, W.

Neumark, Dr. med. vct.,

Engen.

Niemeyer, Ludolf.

Oertel, Emil.

Petterson, B.

Pfetten, Theodor.

Pitzschk, Kurt.

Rothenstein, Kurt.

Schachtner, Fritz, Alfons.

Schmied, Kurt.

Schnelle, Louis.

Schumann, Wilhelm.

Schwarte, Hermann.

Seitz, Karl.

Thäsler, Wilhelm.

Woost, Engen.

Zettl, August.

Zschiesche‚ Alfred.

l906.

Alexander, Erich, aus

\Vangerin.

Andreae, Arnold, aus Aurich.

Ankiewicz, Gustav, aus

Mcseritz.

Auerbach, Albert.

Bachhuber, Xaver, aus

Riedenburg.

Bähl, Gustav.

Basel, Fritz.

Bauer,.lohann, aus Lauband

Baumüller, Edmund, au

Ostrowo.

Berg, Adolf.

Beyer, Willy.

Biederstedt, Max, aus Wild

berg.

Böhme, Gerhard.

Bolle, Gar].

Bosenbecker, Peter.

Brauer, Wilhelm, aus Alsum.

Brinkmann, Friedrich.

Buckart, Rich., aus

Schillingsflirst.

Claassen, Wilhelm, aus

Großholum.

Crohn, August, aus Lilding

worth.

Dachow, Fritz, aus Grenz.

Davis, Ulrich, aus Briesen.

Degen, Wilhelm, aus Kahla.

Dombach, Karl. aus Oggers

heim (Bay. Pfalz).

Diirschnabel, Karl, aus Alt

Damm.

Dumont, William.

v. Durski, Dr. Stanislaus,

aus Gncsen.

Eickelmann, Wilhelm.

Ewert, Paul.

Fichtner, Paul, aus Trachen

berg.

Focrger, Nik., aus Schweich.

Fröhlich, Karl, aus Bächen

bei Blidingen (Hessen).

Fry, Friedrich, aus

Hattingen.

Fürther, Hubert, aus Reit

i. W.

Giescn, Dr. med. vet., Nik.,

aus Mondorf.

 
Gruenberg, Egon, aus Thorn.

Haller, Ludwig, aus

München.

Hauber, Georg.

Haupt, Oskar, Gurt.

Heepe, Friedrich, aus Uslar.

Heichlinger, Eduard, aus

München. ‘

Heinrich‚ Otto, aus Garmisch.

Henke, Paul, aus Posen.

Hetzel, Erich, aus Connewitz.

Hipp, Heinrich, aus Koblenz.

Hopfe, Friedrich, aus Berlin.

Huser, Goswin, aus Schwege.

Junghans, Ernst Otto.

Kasko, Paul.‘

Kayser, Fritz.

Keller, Ignaz, aus Stolberg.

Kicssig, Walter.

Klabecki, Georg.

Kohl, Ludwig, aus Finthen

b. Mainz.

Kubaschewski, Anton.

Kupilas, Johann, aus Klink.

Kwiatkowski, Friedrich.

Längrich, Fritz.

Lambertz, Nicolans.

Lamcke, Erich, aus Berlin.

Lang, Friedrich, aus

München.

Lehmann, Otto, aus Rastatt.

Lenz, Ernst, aus Frankfurt

a. M.

Lindberg, Christian, aus

Altona.

Lindhof, Josef.

Lüdic, Heinrich, aus

Farmsen. ‚

Lilssenhoß, Karl, aus

Stolzenau.

Marioth, Wilhelm, aus

Arolsen.

Mayer, Oskar, aus München.

Mecklelburg, Richard, aus

Köln. ,

Mennacher, Karl, aus

München.

Messenzahl,Karl, aus Damm.

Mette, Dr. Ferdinand, aus

Düben.

Michael, Ernst.

Michaelis, Willi, aus Garde

legen.

Morgenroth, Wilhelm.

Moritz, Engen, aus Berlin.

Müller, Gustav, aus Berlin.

Müller, Dr. med. vet., Wil

helm, aus Elbing.

Mulzer, August, aus Nürn

berg.

Nenbert, Kurt.

Oppermann, Alwin, aus

Manchenguth.

Oschmann, Franz, aus

Hammelbnrg.

Paul, Otto, aus Dresden.

Petersen, Heinrich, aus

Quarp. ‚

Pit’rement, Hans, aus

Brandenburg a. H.

Pöhlmann, Theodor, aus Zoll.

Preller, Wilhelm, aus Garde

legen.

Preßler, Kurt, aus Reinicken

dorf.

l’riewe, Wilhelm, aus Ahl

beck.

Piittmann, Heinr, aus

Dülmen.

Puttkammer, Dr. med. vet.,

Viktor, aus Dimittcn.

Rehberg, Johannes, aus

Marienwerder.

Reiche, Georg, aus Sommer

feld, Bez. Frankfurt a. O.

Reiske, Carl, aus (Jahn.

l Klebe, Wilhelm, aus Uecker

~ münde.

Rittelmann, Heim‘.

Rogge, Wilhelm, aus

Fürstenwalde (Spree).

Röhl, Alfred, aus Grätz

Rösch, Josef, aus Weiden

kamm.

Roske, Erich, aus Alt-Gur

kowschbruch.

Ruttmann, Emil, aus Gerolds

grün.

Salberg, Theodor, aus Kauf

beuren.

Sassen, Hubert, aus Happcr

scheiß.

Saunus, Heinrich, aus

Rokaiten.

Schmidt, Adolf, aus Marien

burg.

Schmidtberger, Jacob.

Schwul, Dr. Erwin, aus

Krotoschin.

Schneider, Wilhelm.

Schrage, Kurt.

Schreiber, Ernst, aus Nieder

hermsdort'.

Schumann, Karl

Seele, Erich, aus Berlin.

Seemann, Georg, aus Würz

burg.

Seemann, Hermann.

Seigel, Anton, aus Vilsbi

burg

Sichel, Ernst.

Sievert, Walter, aus Groß

Germerslcben.

Simon, Julius, aus Feucht

wangen. .

Sobotta, Stanislaus, aus Wil

kau.

Sokolowski, Franz.

Sperling, Franz, aus Alt

damm.

Steinberg, Alfred."

Steinhoff, Gar], aus Schwelm.

Tegtmeyer, Egon, aus

Bochold.

Thies, Friedrich, aus

Bremervörde.

Thiessen, Johannes.

Thoernert, Kurt.

Tilch, Friedrich.

Trautmann, Wilhelm.

liebe, Wilhelm, aus Seese.

Utter, Ernst, aus Helsing

fors.

Vogel, Otto, aus Lübbenau.

"olkmann. Oscar, aus Gilvrc.

Walter, Karl, aus Mitten

ort per Salzbach.

Weinberg, Friedrich.

Wenzol, Otto, aus Stuttgart.

Wichern, Albert, aus

 

München.

Wiegmann, Joh., aus Wolff- ‘

leben.

Wiehholz, Johan., aus B0

richum

Wilke, Wilhelm, aus

Himmelsthnr.

Willies, Otto, aus Wittingen.

Wirtanen, Wa‘inö, aus Abo.

Wörner, Hans.

l907.

Ackerberg, Adolf, aus Kotka

(Finnland).

Anzenhofer, Adolf, aus Aller

bach.

Bach, Franz, aus Weißenfels.

Barbarinus, Julius

Bartel, Friedrich aus Oste

rode.

Becker, Paul, aus Strubbergs

hof.

 

Becker, Gustav, ans Görlitz.

Beet, Karl, aus Darmstadt.

Bochm, Paul, aus Alt-Lands

berg

Boesner, Arthur, aus Breslau

Bolle, Walter, aus Magde

burg.

Bremer, Konrad, aus Hildes

heim.

Broermann, Franz, aus

Dammc.

Buckl, August, aus Eichstätt.

Deckart, Walther.

Eichel, Johannes, aus

Loetzen.

Eisele, Otto, aus Weilhcim.

Eisenbarth, Robert, aus

Erding.

Faßbender, Joh., aus Holz

büttgen.

Feibel, Bruno, aus Culm.

Fligg, Joh., aus Clawsdorf.

Freesc, Carl, aus Korbach.

Fricsickc, Paul, aus Narren.

Fritsch, Philipp, aus

München.

Fritzo, Georg, aus Berlin.

Fürstenau, Joseph, aus

Ahaus.

Goerdt, Wilhelm, aus Sa

lingen.

Goertz, Ernst, aus Kulm

Roßgarten.

Goetsch Ehrich, aus

Rathenow.

Golsch, Carl.

Greif, Karl, aus Forchheim.

Grobe, Wilhelm, aus Helm

scheid.

Güldenhaupt, Aug., aus

Bergcamen.

Hänsel, Gerhard, aus Hor

wigsdorf.

Hellberg, Hermann, aus Hof.

Hermans, Ludwig, aus Wal

beck.

Hünh1gen, Ernst, aus Herme

dort‘.

Härter, Franz, aus Kochem.

Jahn, Johannes, aus Bitter

feld.

Jewasinski, Kasimir, aus

Lulin.

Joseph, Karl, aus Gießen.

Immel, Max aus Bialla.

Kleiber, Rudolf, aus Augs

burg.

Koch, Franz.

Kczminski, Max, aus Wit

kowo.

Kregenow, Kurt, aus Berlin

Kuschel, Paul.

Laux, Hermann, aus Alt

leiningcn.

Lecheler, Joseph, aus Brei

tental.

Leinberger, Friedrich, aus

Georgensgmünd.

Loch, Leopold, aus Ungstein.

Luerßen, Hans, aus Wetzlar.

Lnerßen, Karl, aus Limmer.

Lüssem, Gustav, aus Sin

zenich.

Manthey,

Luianno.

Müller, Engen, aus Pirna.

Münich, Julius, aus Strau

hing.

Mummenthey, Hermann.

Nordmayer. Hugo, aus Han

nover.

Ochmkc, Friedrich, aus

Eydtknncn.

Philipp, Karl, aus Alten

bochum.

Plcssow, Willy, aus Fahr

land.

Ambrosius, aus

 

Pooth, Richard, aus Bislich.

Prenß, Julius, aus Straßberg.

Priebatsch, Georg, aus Grätz.

Puppe, Carl, aus Küstrin.

Reck, Karl, aus Wohlfahrs

weiler.

Roeper, Joseph, aus Liigdc.

Rötz, Richard, aus Daune

feld.

Sauer, Franz, aus Nürnberg.

Schmid, Ernst.

Schmidt, Heinrich, Rudolf,

aus Freiberg i. Sa.

Schneider, Friedr., aus Roth

am See.

Schclz, Cosmar aus Tharnau.

Schroeder, Joh.‚ aus Sulmin.

Schüler, Ernst, aus Doden

dort‘.

Schuh, August, aus Hildes

heim.

Schulz, Paul, aus Strozcwo

Lauland.

Schwabe, Arthur, aus

Blascwitz.

Schwarz, Engen, aus

Königswalde.

Seeberger, Adolf, aus

Regensburg.

Semmler, Anton, aus

Dresden.

Siech, Erich, aus Dossoczyn.

Siegel, Rudolf, aus Gcyo.i‘~

Stainbke, Emanuel, aus

Aken.

Steinbach, Reinhold, aus

Thannenhain b. Leipzig.

Stössenreuther, Konrad, aus

Markterlbach.

Streibel, Hans, aus Ober

Glogau.

Stute, Otto,

lutter.

Tapken,

Varel.

Thun, Friedrich, aus

Hannover.

Thisdemann, Dietrich

Lüdingworth.

Trautmann,’ Alfred, aus

Halle a. S.

Turowski, Herbert, aus

Schwentainen.

Wachowski, Valerie,

Bresnow.

Wächter, Hermann, aus

Ohrum.

Wiemann,

Bohsen.

Winkenbach, Paul,

Wolfl", Alexander, aus

Drausfeld.

Zahn, Georg, aus Saar

briicken.

Zeh, Oskar, aus Mainbern

heim.

Jahr der Approbation

unbekannt.

Artmann, Rad.

v. Dziengel, Johannes A. B ,

O.—V. a. D.

Hoffmann, W.

Immelmann, Dr. phil.,

Richard, aus Berlin.

Klussmann, Karl.

Oppermann, Alwin, aus

Manchenguth.

v. Petrykowski, Bernhard.

Reitz, Adolf.

Ruppert, Dr. med.

Bruno, aus Berlin.

Scheike, Georg, aus Winzig.

Schmidt, Ludwig, (früher

in Amberg).

Schote, Max, aus Zobten a.

Berge Bez. Breslau. '

aus Königs

Johannes, aus

‘i.

21118

8115

Franz, aus

vet.,

Druck von W. Bllxenstoln, Berlin.

ver:nbtvivorfirlch für den Inhalt (exkl. Inseratenteil): Prof. Dr. Schmaltz ln Berlin. — VerlagrundüEigentum der Verlagsbuchhandlung von Richard Schock in Berlin. -
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Fahrbarer Verbrennungsapparat

zur‘ Verbrennung von unzerteilten und zerteilten

_ Tierkadavern.

Vortrag, gehalten am 12. Januar 1907 im Hamburg-Altonaer

‚ ‚ Tierärztlichen Verein

von Dr. Wilhelm Städter, Stadttierarzt.

Meine Herren! Gleichzeitig mit der genaueren Erkenntnis ‘

des Wesens der Tierseuchen sind wir zu der festen Überzeugunggelangt, daß eine wirk

quelle bilden. Aus der umfangreichen Milzhrand-Literatur möchte

ich hier nur drei besonders illustrative Fälle") erwähnen, die

sowohl von der außerordentlichen Resistenz als auch von der

Gefährlichkeit der in der Erde befindlichen Anthraxsporen in be

redter Weise Zeugnis ablegen.

' l. Auf einem Gute verendeten innerhalb eines Zeitraumes von

etwa sechs Tagen 10 Rinder an Milzbrand infolge der Verfütterung

von Mais. Dieser Mais war in der Nähe des Gehöftes gewachsen,

wo nachweislich vor 15 bis 16 Jahren liiilzbrandkadaver vergraben

worden waren. Nach
 

same Bekämpfung der

ansteckenden Tier

krankheiten nur dann

möglich ist, wenn in

denkbar bester Weise

für die Vernichtung

der Krankheitskeime,

insbesondere für die

unschädliche Beseiti

gung der Kadaver

Sorge getragen wird.

Leider muß dieser

wichtigen Tatsache

gegenüber zugegeben

werden, daß die Be

seitigung der Tier

kadaver in hygieni

scher Hinsicht heutzutage noch viel, in manchen Gegenden sogar \

alles zu wünschen übrig läßt. Von einer wirklichen Vernichtungder Krankheitskeime ist beispielsweise bei der jetzt fast noch 1

überall auf demLande gebräuchlichen Verscharrung tierischer Teile \

keine Rede. Es genügt, in dieser Beziehung auf die so häufig \

gemachte Beobachtung hinzuweisen, daß verscharrte Milzhrand

kadaver noch Jahrzehnte hindurch eine gefährliche Infektions

  

dem von der weiteren

Verfütterung des Mais

Abstand genommen

war, traten keine Milz

branderkrankungen

mehr auf.

2. Auf einem an

deren Gute gingen in

der Zeit von Januar

bis April 19 Stück

Rinder an Milzbrand

zugrunde. Als Ursache

ergab sich, daß infi

zierter Kies als Auf

schiittung bei einem

Stallbau Verwendung

gefunden hatte. Der

Kies, dessen Gehalt an

Milzbrandsporen später

baktoriologisch nachge

wiesen wurde, stammte

aus einer Grube, in welcher vor etwa 20 Jahren mehrere an Milz

brand verendete Tiere verscharrt worden waren. Nachdem Ende

April der aufgeschüttete Stallboden mit Klinkem in Zement ge

pflastert worden war, kam kein Milzbrandfall mehr vor.

3. Aus einer Kiesgrube, in welcher 10 bis 12 Jahre zuvor Milz

brandkadaver vergraben worden waren, wurde im März zur Wege

*) Nieman n—Profä, Grundriß der

Berlin 1903.
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aufbessernng Kies entnommen. Die mit dem Kies ausgebesserten

Wege wurden gleich nach der Fertigstellung von derSchafherde

eines Gutes passiert; von dieser Herde infizierten ich 12 Stück

und verendeten; sie wurden auf der in der Nähe befindlichen Wiese

vergraben. Im Juni desselben Jahres gelangte Grünfutter, das auf

der ebenerwähnten Wiese gewonnen war, für Rinder zur Verwendung,

von denen in kurzer Zeit 57 Stück verendeten.

Beispiele gleicher Art könnte ich noch in großer Zahl an

führen; es hieße aber Eulen nach Athen tragen, wenn ich hier

die Ätiologie des Milzbrandes noch weiter ausführen würde.

Ähnlich wie beim Milzbrand liegen, wie Sie wissen, die

Verhältnisse auch bei anderen Tierseuchen, insbesondere beim

Rauschbrand. Auch der Rauschbrand ist eine Bodenkrankheit

par excellence, deren volle Bedeutung uns klar wird, wenn wir

uns vergegenwärtigen, daß während der Jahre 1896 bis 1900

im jährlichen Durchschnitt nicht weniger als 656 Gemeinden

innerhalb des Deutschen Reiches vom Rauschbrand heimgesucht

’wurden.*) Ein großer Teil dieser Rauschbrandfälle ist fraglos

auf das skrupellose Verscharren der Rauschbrandkadaver zurück

zuführen; denn das Vergraben einer Rauschbrandleiche ist be

kanntlich gleichbedeutend mit der Schaffung eines gefährlichen

Infektionsherdes, der nach den bisher gemachten Erfahrungen

nur sehr schwer zu vernichten ist.

Daß die Reichsregierung und die maßgebenden Behörden

diesen Tatsachen gegenüber nicht untätig gewesen sind, sondern

die großen Gefahren, welche mit dem Verscharren der Tier

kadaver verknüpft sind, richtig erkannt und voll gewürdigt

haben, geht aus der zum Reichsviehseuchengesetz erlassenen

Bundesrats-Instruktion, aus den Ausführungsbestimmungen zum

Reichsfleischbeschaugesetz und aus der Bekanntmachung des

Reichskanzlers vom 8. September 1898 hervor. Hiernach sollen

die Kadaver der infolge von Milzbrand, Rauschbrand, Wild

und Rinderseuche, Tollwut, Rotz, Schweineseuche und Schweine

pest verendeten Tiere und die bei der Fleischbeschau konfiszierten

Tierkörper und tierischen Teile in der Regel durch Anwendung

hoher Hitzegrade (Kochen bis zum Zerfall der Weichteile,

trockene Destillation und Verbrennen) oder sonst auf chemischem

Wege sofort unschädlich beseitigt werden. Nur wo ein der

artiges Verfahren nicht ausführbar ist, soll die Beseitigung der

Kadaver unter Beobachtung aller Kautelen durch Vergraben er

folgen.

Es fragt sich nun: Wie ist man diesen Vorschriften bislang

gerecht geworden?

Da die Anlegung und der Betrieb größerer, rationell ein

gerichteter Tierkörpervernichtungsanlagen, die zugleich auf die

bestmögliche Verwertung des Materials berechnet sind, auf

dem Landgebiete naturgemäß nicht überall durchzuführen waren,

so machte man zunächst hier. und da den Versuch, die Kadaver

auf freiem Felde in offenem Feuer zu verbrennen. Obgleich

diese Versuche sehr viel Zeit und noch mehr Heizmaterial er

forderten, erzielte man in der Regel doch nur eine teilweise

Verkohlung der Kadaver, weil viel Wärme durch Ausstrahlung

verloren ging.

' Um diesem Übelstand nach Möglichkeit abzuhelfen, gingen

Lothes und Profe daran, die Kadaver größerer Haustiere in

Gruben zu verbrennen.

Für diese Art der Kadaverbeseitigung wird eine 2 m lange,

2 m breite und 0,75 m tiefe Grube mit steilen Wänden gegraben.

*) Nieuiann-Profie, Grundriß der Veterinär-Hygiene. Berlin

1903.

 

 

Von der Grubensohle aus wird eine zweite, ebenfalls 2 m lange

und 0,75 m tiefe, aber nur eine 1 m breite Ausschachtung v.or

genommen, so daß die untere, schmälere Grube je einen 0,5 m

breiten, von der Sohle der oberen Grube gebildeten Seitenrand

erhält. Die untere Grubensohle wird mit einer 15 cm_ hohen

teergetränkten Strohschicht belegt, darauf werden Bretter und

Holzkloben kreuzweise übereinander geschichtet bis nahe zum

Grubenrande und ebenfalls mit Teer übergossen. Nunmehr

werden zwei eiserne Träger oder Eisenbahnschienen von ca.

2 m Länge quer über die untere, schmale Grube gelegt und

zwar derart, daß sie den Kadaver zu tragen vermögen. Auf

diese eisernen Träger lagert man den Tierkörper und setzt

dann das auf dem Grubenboden befindliche Stroh in Brand.

Mit dem Fortschreiten der Verbrennung muß Feuerungsmaterial

bis zur völligen Vernichtung des Kadavers nachgeschoben

werden.

Mehrere von Lothes und Profei ausgeführte und in der

B. T. W. geschilderte Verbrennungsversuche haben ergeben, daß

selbst schwere Rinder- und Pferdekadaver in der soeben ge

schilderten Weise sich relativ schnell und mit verhältnismäßig

geringem Brennmaterial unschädlich beseitigen lassen. Die

Verbrennung dauerte bei Kadavern von 6 bis 8 Ztr. Gewicht

im Durchschnitt etwa 5 Stunden, bei 15 Ztr. schweren Kadavern

10 bis 12 Stunden. Während für erstere neben einigen Kilo

Teer schon 3 bis 4,5 Ztr. Holz zur völligen Verbrennung ge

nügten, waren bei den letzteren 6,5 bis 7 Ztr. Holz oder neben

1 bis 2 Ztr. Holz 4 bis 6 Ztr. Briketts erforderlich.

Leider ist nun aber das System der Grubenverbrennung in

Gegenden mit hohem Grundwasserstand, beispielsweise in _deu

norddeutschen Marsch- und Niederungsgegenden aus nabeliegenden

Gründen nicht durchführbar. Es versagt einfach infolge des in

die Gruben eintretenden Grundwassers.

In diesen Gegenden ist man deshalb stellenweise zur Er

richtung eines förmlichen Verbrennungsofens geschritten, dem die

Kadaver aus dem Umkreise zur Verbrennung zuzuführen sind.

Solche besonders konstruierten Verbrennungsöfen sind in ver

schiedenen Systemen im Betrieb.

Eins der ältesten Systeme sehen wir in dem Sombartschen

Verbrennungsapparat. Dieser besteht nach Niem ana und Profä

{aus einem offenen, geräumigen, starkwandigen Kessel aus Guß

eisen, in welchem die Tierkörper unter Schwefelsäurezusatz

bis zum Zerfall gekocht und demnächst zu Kompost verarbeitet

werden. Da der Sombartsche Apparat die Verwendung großer

Mengen Schwefelsäure erfordert, außerdem beim Betriebe üble

Gerüche entströmen läßt, so wurde er sehr bald als gesundheits

schädlich bezeichnet.

Wesentlich besser bewähren sich die Korischen Ver

brennungsöfen, die auf den Schlachthöfen von Nürnberg, Liegnitz,

Saarlouis und Stralsund im Betrieb sind; sie haben sich bei

der Vernichtung der Fleischbeschaukonfiskate auf kleineren

Schlachthöfen als praktisch erwiesen. Die Geruchsbelästigung

ist gering, das Material wird unter Fortfall von Abwässern

schnell und sicher vernichtet; auch die Unterhaltungskosten sind

nicht erheblich; zur völligen Vernichtung von 15 Zentnern

Fleischabiällen werden 7 Stunden und 7 Zentner Kohle gebraucht.

In jedem Falle erfordern aber die Korischen Verbrennungsöfen

eine vollständige Betriebsanlage mit Feuerstelle und Rauchfang,

die Grund und Boden in Anspruch nimmt, die Nachbarschaft
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beeinflußt und die außerdem, wie Lange und Ohlandt") dargetan

haben, nach ä 16 der Gewerbeordnung der Genehmigung bedarf.

Auf Schlachthöfen gestalten sich diese Dinge einfach. Wo aber,

wie auf dem platten Lande, für die Errichtung des Verbrennungs

ofens ein Anschluß an eine geeignete öffentliche Anlage nicht

vorhanden ist, stellen sich nicht unbeträchtliche Schwierigkeiten

ein. Dadurch erklärt sich denn auch wohl die auffallend geringe

Verbreitung dieser und ähnlicher Verbrennungsöfen, selbst unter

solchen ländlichen Verhältnissen, bei denen ein örtliches Be

dürfnis nach derartigen Einrichtungen vorausgesetzt werden darf.

Auf dem Lande blieb man im allgemeinen bei dem Ver

scharren der Tierkörper oder man brachte die Kadaver auf

Komposthaufen oder in Jauchegruben oder man warf sie in Flüsse

und Seen oder ließ sie einfach auf der Weide liegen.

Vergebens wiesen der deutsche Veterinärrat, der deutsche

Landwirtschaftsrat und der deutsche Verein für öffentliche

Gesundheitspflege auf die großen Gefahren einer unzweckmäßigen

Kadaverbeseitigung hin, vergebens traten namhafte Tierärzte,

wie Dammann und Lydtin, für eine Änderung und sachgemäße

Umgestaltung des Abdeckereiwesens ein. Die bestehenden

Verhältnisse erwiesen sich stärker als alle Bemühungen ein

sichtsvoller Tierärzte und Hygieniker.

Angesichts dieser Sachlage nun ist die vor kurzem erfolgte

Erfindung und Konstruktion eines fahrbaren Kadaver-Ver

brennnngsofens, eines fahrbaren Krematoriums, wenn man so

sagen will, von weittragendster Bedeutung.

Im vorigen Sommer kamen während der Abwesenheit des

Herrn Staatstierarztes drei Herren im Stadthause zu mir,

welche sich als Direktor Desider Mandel, Veterinär Leopold

Bare und Ingenieur Ladislaus Reszler vorstellten und aus

U‚virbafor“in‘ Ungarn stammten. Dieselben teilten mir mit, daß

sie einen fahrbaren Kadaver-Verbrennungsapparat konstruiert

hätten und baten mich, unter Vorlage von Zeichnungen und

Photographien, um mein Gutachten. Sobald ich von den mir

vorgelegten Schriftstücken und Zeichnungen Kenntnis genommen

hatte, sagte ich den Herren, daß der von ihnen konstruierte

Apparat meines Erachtens recht zweckmäßig sei und wahr

scheinlich gerade auf dem hamburgischen Landgebiete gute

Dienste leisten würde. Ein endgültiges Urteil könne natürlich

erst dann abgegeben werden, wenn den diesseitigen Behörden

Gelegenheit gegeben würde, den Apparat, dessen Kosten auf

ca. 2000 M. beziffert wurden, im Betriebe zu sehen. Die

Herren erklärten sich bereit, ihren Apparat hier betriebsfertig

aufzustellen und begaben sich alsdann auf meine Veranlassung

noch zu einigen hiesigen Beamten, von denen ich annehmen

durfte, daß sie der Angelegenheit Interesse entgegen bringen

würden. Überall fanden sie bereitwilliges Entgegenkommen,

ja, die Herren Baurat Lange und Polizei-Inspektor Ohlandt

aus Hamburg machten gelegentlich einer Informationsreise nach

Wien eigens einen Abstecher nach Budapest, um dort den

neuen, fahrbaren Verbrennungsofen im Betriebe zu sehen. Beide

Herren waren bei ihrer Rückkehr voll des Lobes und veran

laßten die Erfinder, in Deutschland zum

Patent angemeldeten Apparat hier in Hamburg einer größeren

Zahl von Interessenten auf dem Gelände der städtischen Ab

deckerei vorzufiihren.

ihren inzwischen

*) Lange und Ohlandt.

und zerteilten Tierkadavern

Hamburg 1907.

Die Verbrennung von nnzerteilten

in einem fahrbaren Apparat.

 
Diese Vorfiihrung, die erste in Deutschland, fand vor

einigen Tagen in Gegenwart zahlreicher Zuschauer statt. Neben

Vertretern der deutschen Landwirtschaftsgesellschaft waren als

Vertreter der hamburgischen Landherrenschaften die Herren

Räte Krause und Rautenberg und Herr Bauinspektor

Schuback, als Vertreter des hamburgischen Medizinalwesens

mehrere beamtete Ärzte, darunter Herr Polizeioberarzt Dr. Ma es

erschienen. Aus den Kreisen Pinneberg und Stormarn waren

in offiziellem Auftrage die Herren Kreistierä.rzte Dr. Hohmann

und Hübner eingetroffen. Von der hiesigen Polizeibehörde sah

man Herrn Baurat Lange und Herrn Polizeiinspektor Ohlandt.

Das hamburgische Veterinärwesen war durch Herrn Staatstier

arzt Vollers repräsentiert. Außerdem waren die Erfinder des

Apparats aus Ungarn erschienen.

Ehe ich an die Schilderung der Vorführung gehe, möchte

ich mir erlauben, Ihnen das bekannt zu geben, was die Patent

Schrift über den Mandelschen fahrbaren Kadaververbrennungs

apparat sagt.

Die Patentschrift lautet im wesentlichen folgendermaßen:

Beschreibung des transportablen Mandelschen Kadaver-Verbrennunge

apparates.

Es gehört unzweifelhaft zu den Hauptaufgaben der Veterinär

Hygiene, dafür zu sorgen, daß die Kadaver seuchenkranker Tiere

‘so rasch als möglich und radikal vernichtet werden. ' Die hierzu

berufenen Fachorgane befassen sich seit Jahren mit dieser Frage,

und die kompetenten Behörden haben sich veranlaßt gefunden, die

Kadaver der an infektiösen Krankheiten gefallenen Tiere auf einem

separierten und entlegenen Orte unter amtlicher Kontrolle ver

graben zu lassen. Leider genügt diese Maßnahme für die Praxis

nicht. Auch sind in manchen Gegenden die Terrainverhitltnisse

derartige, daß eine genügend tiefe Vergrabnng nicht gut möglich

ist. oder daß die Grundwässer die Infektion weiterleiten und in

den meisten Fällen die Brunnen verseuchen.

In nicht geringem Maße wird die Infektion ferner dadurch ver

breitet, daß der Kadaver vom Verendungsplatz bis zur Ver

scharrungsstelle durch Straßen und Wege geschleppt, oder im

besten Falle, auf täglich im Betriebe stehenden Arbeitswagen

transportiert wird. Hierdurch können außer dem Gehöft selbst,

ganze Strecken und Dörfer verseucht werden; natürlich wird auch

der Wagen selbst und das manipulierende Personal infiziert.

Angesichts dieser Verhältnisse hat sich allerorten die Über

zeugung Bahn gebrochen, daß der Infektionsgefahr nur dann Ein

halt geboten werden kann, wenn der infektiöse Kadaver möglichst

rasch und radikal am Unfallsorte selbst vernichtet wird. Diese

radikale Vernichtung ist nur mittelst des Feuers durchführbar. Es

wurden deshalb schon viele Kadaver-Verbrennungsapparate kon

struiert, von denen jedoch kein einziger dem vorgesteckten Ziele

entspricht und kein einziger die ihm gestellte Aufgabe voll

kommen löst.

Die meisten der in Anwendung befindlichen Apparate sind

kompliziert und mit Kadaververarbeitungs- und Verwertungs

Absichten kombiniert. Der größte Nachteil derselben besteht aber

darin, daß sie teuer, immobil und an eine gewisse Stelle gebunden

sind. Hierdurch ist den Landwirten und kleineren Gemeinden und

Ortschaften die Möglichkeit benommen, sich solche Apparate selbst

anzuschaffen. Es dienen dieselben überdies der Reduzierung der

Infektionsgefahr schon deshalb nicht, weil die infektiösen Kadaver

zu diesen Apparaten ebenso durch lange Strecken, Wege und

Gassen befördert werden müssen, wie zu den eingangs erwähnten

Verscharrungsplätzen.

Die gründliche und absolute Vernichtung der Infektion kann

daher einzig und allein durch solche Verbrennungsapparate bewerk

stelligt werden, welche einfach in der Konstruktion, leicht und

ohne Fachwissen zu handhaben und transportabel sind. Ferner

müssen dieselben mit wenig und beliebigem zur Verfügung stehen

den Feuerungsmaterial, wie Holz, Kohle, Stroh usw. beschickt
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werden können und in verhältnismäßig kurzer Zeit der Kadaver

vollkommen zu Asche verbrennen.

Der Mandelsche Apparat erfüllt alle diese ihm gestellten

Aufgaben mit absoluter Sicherheit.‘

a) Der Verbrennungsapparat ist von gefälliger Bauart, leicht

auf vier Rädern montiert, so daß sein Transport zum Verendungs

platze ohne Schwierigkeiten bewerkstelligt werden kann.

b) Die Bergung des Kadavers in dem Verbrennungswagen ge

schieht durch eine sinnreiche Aufziehvorrichtung, vorteilhaft da

durch, daß der Kadaver unzerkleinert und durch einen einzigen

Mann in den Verbrennungsraum geschafft werden kann.

c) Die Verbrennung eines größeren Kadavers erfordert an Heiz

material ungefähr 150-200 kg Holz.

d) Selbst die Verbrennung des größten Kadavers geschieht in

einem Zeitraum von 4—5 Stunden.

e) Bei dem Wagen ist einzig und allein nur die innen liegende

Chamotte-Isolierung einer Abnützung ausgesetzt. Die Isolierung

hält eine Anzahl von zirka 150 Verbrennungen aus; sie kann nach

her mit geringen Kosten erneuert werden.

Die technische Einrichtung des Wagens ist folgende:

Der Wagen besteht aus einem aus Schmiedeeisenblech her

gestellten Zylinder. An der Rückseite desselben ist eine leicht zu

öffnende und hermetisch schließende Tür angebracht, wogegen die

Stirnseite lokomotivartig ausgebaut ist und zur Aufnahme des innen

liegenden Feuerrostes dient. An der Stirnseite ist ferner die Heiz

ttir angebracht. Über der Heiztür ist die Aufziehvorrichtung

(Winde) montiert, welche ein Stahldrahtseil aufnimmt. Die Auf

ziehvorrichtung besteht aus einem selbstsperrenden Schneckenrad

Mechanismus. Der ganze Zylinder ist innen mit der früher er

wähnten Chamotte-Isolierung ausgekleidet. Im inneren des Zylinders

liegt außerdem ein Geleise, an welches bei der rückwärtigen Tür

ein Vcrlängerungsgeleise anschließt. Auf diesem fährt ein drei

achsiger Schlitten, welcher zur Aufnahme des zur Verbrennung ge

langenden Kadavers dient.

Die Abbildung 36 zeigt den Wagen geöffnet, mit montiertem

Geleise, mit abgelassenem Kadaverschlitten und mit ausgezogenem

Drahtseil; das letztere dient dazu, den Kadaver in den drei

achsigen Aufnahmeschlitten zu befördern und nachher mit dem

Schlitten selbst in den Zylinder zu führen. (Der aufrecht

stehende Schornstein kann während des Transports des Wagens

nach hinten zurückgeklappt werden.)

Was nun den auf der hiesigen Abdeckerei ausgeführten

Versuch betrifft, so muß ich sagen, daß mich derselbe voll

befriedigt hat.

Ein 500 kg wiegender Pferdekadaver wurde verhältnis

mäßig leicht in den Apparat hineingebracht und in der Zeit

von 11 Uhr vormittags bis 41/2 Uhr nachmittags bei einem Ver

brauch von 210 Kilo Föhrenholz vollkommen eingeäschert. Nach

Beendigung des Verbrennungsprozesses blieben nur ein erstaun

lich kleines Häuflein Asche und vier Hufeisen zurück. Aus

dem Schornstein des Verbrennungsapparates entwich während

der Verbrennung merkwürdig wenig Rauch; irgendwelche un

angenehme Geruchsbelästigung war nicht zu konstatieren.

Einen eigenartigen, wirklich interessanten Anblick gewährte

das brennende Pferd, welches man durch Öffnen der kleinen

Heiztür vorzüglich zu Gesicht bekommen konnte.

Der neue Mandelsche Apparat entspricht nach meiner

Ansicht voll und ganz den Angaben, welche die Erfinder in der

Patentschrift gemacht haben. Ich bin überzeugt, daß der

Apparat eine große Zukunft hat und daß er zur Verbesserung

des Abdeckereiwesens in ländlichen Distrikten viel beitragen

wird. Wenn erst jeder Kreis im Besitz eines oder mehrerer

fahrbarer Krematorien ist, dann wird die Tierseuchenstatistik

des Deutschen Reiches nach zehn Jahren hoffentlich eine andere

 

Gestalt zeigen als heute. Das würde um so freudiger zu be

grüßen sein, als der heute Abend besprochene Apparat, soviel

ich weiß, seine Entstehung zum nicht geringen Teil den Be

mülmngen unseres ungarischen Kollegen Leopold Bärö ver

dankt. Mit der Einführung des Verbrennungswagens würden

deshalb tierärztlicher Fleiß und tierärztliches Streben ihren

Lohn und die verdiente Anerkennung finden.

Über Hämolymphdr'üsen.

Von Hermann Plltz.

Assistent am anatomischen Institut der tleritrztllchen Hochschule zu Berlin.

Dem Fleischbeschau ausiibenden Tierarzt fallen bei sämt

lichen schlachtbaren Haustieren im verfetteten Bindegewebe ein

gelagerte, hell- bis dunkelrote, von der Umgebung scharf ab

gegrenzte, kugelrunde bis platte Gebilde auf, die bei flüchtiger

Betrachtung wohl mit begrenzten Blutungen verwechselt werden

könnten. Die kleineren Gebilde dieser Art machen auf dem

Durchschnitt den Eindruck eines von einer Kapsel umgebenen

Blutkoagulums, während man bei größeren in der roten Schnitt

fläche ein helleres Stroma zu erkennen vermag, in dessen

Maschen das dunkelrote Blut zu liegen scheint. Am augen

fälligsten treten sie hervor in der Bauch- und Brusthöhle längs

der Aorta und ihrer großen Äste, auch am Halse in der Nähe

der Carotis. Bei jüngeren Schafen findet man sie in der Um

gebung der Art. renales zu so dichten Haufen angeordnet, daß

sie in ihrer äußeren Form dem Eierstock eines Huhnes nicht

unähnlich sehen. Ich will im folgenden nur einen flüchtigen

Überblick über den Befund, namentlich beim Rinde, geben, indem

ich mir vorbehalte, in einer ausführlichen Arbeit über Vorkommen

und Wesen der fraglichen Gebilde bei den Haustieren zu be

richten.

Die Größe der Organe variiert von der mehrerer Stecknadel

köpfe bis zu der einer Walnuß. Die Mehrzahl geht über Erbsen

größe nicht hinaus. Die von einem rötlichen Grau bis zum

dunkelsten Rot wechselnde Farbe hängt von der Größe des

Blutgehaltes ab. Auch ein rotbrauner Farbenton ist nicht selten.

Der mikroskopische Befund ergibt im letzteren Falle das Vor

handensein großer Mengen goldgelben Pigments.

In der veterinärmedizinischen Literatur suchte ich vergeblich

‘nach Angaben über diese Gebilde; dagegen fand ich größere

Abhandlungen von Humanmedizinern über dies Thema. Die

fraglichen Gebilde sind teilweise als Nebenmilzen bezeichnet, in

letzter Zeit aber durchweg als Hämolymphdrüsen beschrieben

worden. Sie sind nachgewiesen beim Menschen, alten Haus

säugetieren, vielen freilebenden Säugetieren und bei einigen Vögeln.

Ich will den mikroskopischen Befund, soweit er allgemein

anerkannt ist, kurz vorwegnehmen. Es handelt sich um Lymph

drüsen, deren Sinus mit Blut gefüllt ist. Eine aus Bindegewebe,

elastischen Fasern und glatter Muskulatur bestehende Kapsel

von sehr verschiedener Stärke begrenzt die Lymphdrüse nach

außen. Von dieser Kapsel aus ziehen Trabekeln mit dem Bau

der Kapsel ins Innere und lösen sich hier zu einem Binde

gewebegerüst auf, das den zentralen Sinus durchsetzt. Dicht

unter der Kapsel findet sich häufig ein, oft schon makroskopisch

auf dem Durchschnitt als roter Ring sich andeutender, peripherer

Sinus, der zahlreiche Verbindungen mit dem zentralen Sinus

erkennen läßt. Der von dem Sinus und den Trabekeln frei

gelassene Raum wird von mehr oder weniger scharf begrenzten
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Follikeln eingenommen, die beim Rinde deutliche Keimzentren schriebenen Gebilde nicht mehr die Rede sein. Der Abstand der

zeigen. Der von Endothel ausgekleidete Sinus

Weidenreich wird die vollständige endotheliale Auskleidung

bestritten) erscheint vollgepfropft mit Blut, dessen rote

Körperchen sich in den verschiedensten Stadien des Unterganges

befinden. Auch in dem lymphoiden Gewebe sind rote Blut

körperchen und goldgelbes Pigment in größeren und kleineren

Haufen beieinanderliegend nachweisbar. Im lymphoiden Anteil

der roten Lymphdrüsen sind die verschiedensten Formen von

weißen Blutkörperchen zu erkennen. Die Arterien treten, falls

ein Hilus angelegt, was nicht immer der Fall ist, an diesem

mit dem Stroma in die Lymphdrüse ein und verzweigen sich rasch

in äußerst feine Äste, welche nur aus einem Endothelrohr be

stehen. Diese sollen nun nach Hellys Ansicht in weitere

Gefäße vom Bau der Kapillaren übergehen, sich dann zu Venen

sammeln, um am Hilus die Lymphdrüse zu verlassen.

Andere Autoren glauben aber durch Serienschnitte und In

jektionen eine offene Verbindung der Kapillaren mit dem Lymph—

sinus nachgewiesen zu haben. Ist diese Ansicht die richtige,

so würden wir es mit in die Blutbahn eingeschalteten Lymph

drüsen zu tun haben. Bestärkt könnte man in dieser Ansicht

werden durch das eigenartige Verhalten der Lymphgefäße zu

den Lymphdrüsen. Nicht immer lassen sich nämlich zu- und

abführende Lymphgefäße nachweisen; vielfach enden sie blind

in der Kapsel. Wie erklärt nun Helly, der ja die Einmündung

von Blutgefäßen in den Sinus der Lymphdrüse bestreitet, das

Vorhandensein von Blut in demselben? Er‘ nimmt an, daß es

sich um physiologische Blutungen handle. Für die fehlenden

abführenden Lymphgefäße sollen die Venen eintreten und die in

‘den Keimzentren neugebildeten Leukozyten aufnehmen. Während

man‘ früh‘är vdie‘: Aufgabe der Hämolymphdrüsen in der Neubildung

roter Blutkörperchen sah, ist man heute einig in der Ansicht,

daß es sich hier um eine Vernichtung roter Blutkörperchen und

Neubildung weißer handle. Meine histologischen Untersuchungen

sind noch nicht weit genug gediehen, als daß ich zu der Streitfrage

über die Zirkulationsverhältnisse in den Hämolymphdrüsen

Stellung nehmen könnte.

Nun zum makroskopischen Befund beim Rinde!

Es ist mit zwei später anzuführenden Ausnahmen allgemein

die Ansicht vertreten, daß Hämolymphdrüsen nur in der Nähe

der Wirbelsäule in der Bauch- und Brusthöhle und am Halse

vorkämen. Ich muß zugeben, daß die erwähnten Gegenden

durch reichliches Auftreten jener Organe sich auszeichnen, aber

eine Beschränkung auf diese Gebiete findet nicht statt. Wie

auch Drummond fand ich Hämolymphdrüsen in der Bauchhöhle

am zahlreichsten. Ist das Tier gut genährt und schon längere

Zeit tot, so daß das Fett erstarrt und gänzlich undurchsichtig ge

worden ist, so muß erst die Aorta frei präpariert werden, um

die Reihe der Hämolymphdrüsen zu finden. Längs der Aorta

retroperitoheal liegend, sind sie selten über erbsengroß und

bilden zwei rechts und links den sich durch die Entblutung

bildenden Rändern der Aorta anschmiegenden Ketten, die bis

zum Becken hinziehen, sich hier teilen und mit dem Art. iliacae

externae das Becken umsäumen. Oft liegen auch ventral und

dorsal, aber gleichzeitig etwas links von der Aorta noch zahl

reiche rote Lymphdrüsen, so daß dann das Bild von zwei Ketten

verwischt wird. Im Becken trifft man längs der Gefäße auch

auf zahlreiche kleine Hämolymphdrüsen, doch kann hier von

einer regelmäßigen Begleitung der Blutgefäße durch die be

 

(von ‘ einzelnen Glieder der Kette voneinander ist nicht ganz gleich

mäßig. Ich sah die Organe oft über 1 cm voneinander entfernt,

während sie in der Regel näher zusammen liegen. Einander

benachbarte Blutlymphdrüsen zeigen in der Bauchhöhle einen

sehr verschiedenen Gehalt an Blut, auch sind zahlreiche graue

Lymphdriisen zwischen die an Zahl überwiegenden roten ein

gestreut. In der Brusthöhle findet man längs der Aorta im

Mediastinum regelmäßig Hämolymphdrüsen. Sie ziehen hier,

meist wenig zahlreich, von der oberhalb des Ösophagus dicht

vor dem Durchtritt durch das Zwerchfell liegenden, beim Rinde

besonders stark entwickelten Lymphdrüse, die zur Gruppe der

kaudalen Mittelfelldrüsen ‘gehört, hin bis zur Bifurcatio tracheae.

Hier trifft man in der Nähe der trachealen Lymphdrüsen regel

mäßig eine größere Anzahl von Blutlymphdrüsen. Im präkardialen

Mittelfell sah ich sie häufiger rechts von der Trachea als links,

wo sie jedoch auch nicht gänzlich fehlen. In Nähe der tiefen

Halslymphdrüsen sind sie bis zu Haselnußgröße ein nicht seltener

Befund. Am Halse entlang liegen sie rechts und links der

Trachea in der Regel nicht zahlreicher als in der Brusthöhle.

In der von mir bisher durchgesehenen Literatur spricht außer

Morandie Sisto noch Warthin davon, daß nicht nur an den

oben beschriebenen Stellen, sondern auch im übrigen Körper

Blutlymphdrüsen vorkommen; doch Warthin, der seine Unter

suchungen an menschlichen Leichen anstellte, mit der Ein

schränkung, daß nur stark anämische Individuen diesen Befund

ergäben. Auch mir fielen die Blutlymphdrüsen zuerst an mageren

Rindern auf, doch habe ich die Erfahrung gemacht, daß bei gut

genährten Tieren das Fettgewebe die kleinen roten Knötchen

wohl verdeckt, daß aber eine größere Anzahl Blutlymphdrüsen

sich bei mageren Individuen nicht nachweisen läßt. Allerdings

scheint mir bei letzteren eine Umfangsvermehrung der fraglichen

Organe vorzuliegen.

Auf dem Berliner Schlachthof hatte ich Gelegenheit, vielfach

außer den zu den Eingeweiden gehörigen Lymphdrüsen auch die

im übrigen Körper liegenden sogenannten „Fleischlymphdrüsen“

zu untersuchen. Es unterlagen einer genauen Beobachtung alle

Lymphdrüsen, deren Untersuchung bei Verdacht einer

gebreiteten Tuberkulose gesetzlich vorgeschrieben ist.

Nähe aller dieser Lymphdrüsen konnte ich die Blutlymphdrüsen

nachweisen. Dabei will ich bemerken, daß die Herausnahme

der Lymphdrüsen ohne Zerteilung des Körpers zu geschehen hatte,

ein Verfahren, bei dem die Umgebung der grauen Lymphdrüsen

nicht durchsucht werden kann, also regelmäßig eine größere

Anzahl Blutlymphdrüsen im Fettgewebe zurückbleiben. Die von

mir gesuchten Organe liegen neben den auf die graue Lymph

drüse zuziehenden Gefäßen, sind oft mehrere Zentimeter, ja sogar

handbreit von den Lymphdrüsen entfernt. Sie kommen einzeln,

meistens aber zu mehreren vereint in der verschiedensten Größe

vor und bilden oft Ketten, deren letzte Glieder der Wand der

grauen Lymphdrüse dicht aufliegen. Die Lymphdriisen des

Rindes haben bekanntlich je nach dem Sitz eine sehr verschiedene

Gestalt, so daß man aus Form, Vorhandensein oder Fehlen des

Hilus und Anordnung des Bindegewebes im Innern auf den Fundort

schließen kann. Die Kniefaltenlymphdrüse ist ein langgestreckter

Zylinder mit zwei abgerundeten Enden. In der ganzen Länge

der Lymphdrüse dringt ein ziemlich breiter Bindegewebsstreifen

ins Innere, außen herum legt sich das lymphatische Gewebe.

Schneidet man nun diese Lymphdrüse so der Länge nach auf,

‘t

aus

In der
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daß der Bindegewebsstreifen in zwei Hälften zerlegt wird, so

sieht man häufig in dem weißlichen Bindegewebe eine ganze

Reihe von Blutlymphdrüsen, eine der anderen dicht anliegend,

dunkelrot hervortreten. In einer Kniefaltenlymphdrüse zählte

ich neun Blutlymphdrüsen. Ihre Zahl und Größe ist sehr

schwankend. Es kommt vor, daß man in der einen Kniefalten

lymphdrüse eine dichte Kette der beschriebenen Organe findet

und in der der anderen Seite nicht eine nachweisen kann. Auch

andere Lymphdrüsen, die einen stärkeren Bindegewebszug zeigen,

z. B. die Lymphoglandulae subparotideales, enthalten häufig

mehrere Hämolymphdrüsen, wenn auch die Zahl der in den

Kniefaltenlymphd'rüsen gefundenen nicht erreicht wird. Schein

bar sind die roten Lymphdrüsen aber nicht einmal an die

typischen Sitze grauer Lymphdrüsen gebunden; denn ich sah

sie auch am hinteren Rande des m. subscapularis zu mehreren.

An Rindern, deren Schulterblatt abgelöst worden war; konnte

ich auch acht bis zehn Zentimeter kaudal von den Lympho

glandulae axillares in der Nähe der vena thoracalis lateralis fast

walnußgroße, aber abgeplattete Lymphdriisen von roter Färbung

nachweisen. In der Unterhaut zum Teil auch unter dem Haut

muskel finden sich gleichfalls Lymphdrüsen von rötlicher Farbe

und glatter Gestalt. Ein Teil derselben wird von Martin als

Lymphdrüsen der Hungergrube beschrieben und auch ihre braun

rötliche Färbung erwähnt. Aber nicht auf diese von Martin

angegebene Region beschränken sie sich, sondern auch am Sitz

beinhöcker, am Rippenbogen, am hinteren Rande des Schulter

blattes und am Halse sind sie zu finden. Die Zahl der Blut

lymphdrüsen im ganzen Körper ist also eine sehr erhebliche.

Ich hoffe, bald Zahlen angeben zu können. Es wäre wohl denk

bar, daß diese Organe die Funktion der Milz, nach deren

operativer Entfernung, mit übernehmen. Die bisher zur Klärung

dieser Frage angestellten Versuche verschiedener Autoren hatten

ein negatives Resultat, doch stehen dem wieder Beobachtungen

anderer gegenüber, die nach Milzexstirpation zahlreiche rote

Lymphdrüsen sahen.

Referate.

Mitteilungen aus der Berliner medizinischen Klinik.

Von Professor Dr. l“röhner-Berlin.

(.\lonalslwfte für prakt. Tierheilkunde. Bund XVIII. 8.’4. Heft.)

1. Erfolglose Schweifamputation beim Tetanus

eines kupierten Pferdes. Das rechtzeitige Nachkupieren

des Schweifes ist dann, wenn die Infektion von der Kupierstclle

aus erfolgt, ein zuverlässiges Mittel zur Heilung. Der von Fr.

beschriebene Fall zeigt jedoch, daß man nur dann auf Erfolg

hoffen darf, wenn es sich um langsam verlaufenden Starrkrampf 1

handelt, wenn also von vornherein nicht schon tödliche Mengen

von Toxinen in das Blut aufgenommen worden sind. Zur Be

messung dieser Mengen und zur Sicherung der Prognose

empfehlen sich Blutimpfungen bei Mäusen.

2. Intermittierendes flinken beim Pferde infolge

eines Sarkoms im Mittelfellraum. Das Pferd zeigte bei

sonstigem Wohlbefinden eigentümliche Bewegungsstörungen, die

sich in anfallsweisem Steifwerden der Hinterhand und Nieder

legen äußerten. Die Pulsation der hinteren Schienbeiuarterie

fehlte. Bei der rektalen Untersuchung ist keine Veränderung

der fiihlbaren Arterien festzustellen. Später trat iutermittieren

 

des flinken auf dem linken Vorderbeine ein. Nun verschlimmerte

 

sich der Zustand. Es traten die Erscheinungen einer Lungen—

entzündung mit hochgradiger Herzschwäche hinzu, die zum Tode

führten. Bei der Sektion fand sich ein doppelmannskopfgroßes,

5 kg schweres Spindelzellensarkom im vorderen Mittelfellraum,

welches eine Kompression der hinteren, zum Teil auch der

vorderen Aorta herbeigeführt hatte.

3. Chronische Nephritis nach Hämoglobinämie. Die

bei Pferden selten vorkommende Nephritis beobachtete Fr. bei

einem 5jährigen Pferde, welches mehrere Monate vorher an

Hämoglobinämie erkrankt war. Symptome: Schlechter Nähr

zustand, Herzschlag sichtbar und pochend fühlbar (Herzhyper

trophie), großer Durst, starke Polymie. Saurer Harn, spezi

fisches Gewicht 1004—1018, eiweißhaltig, vereinzelte granulierte

Zylinder. Als unheilbar entlassen.

4. Amaurose nach Brustseuche trat bei einem Pferde

ziemlich unvermittelt ein. Am Abend des 9. Kraukheitstages,

nachdem das Pferd bereits fieberfrei war, zeigten sich Tobsuchts

erscheinungen und am nächsten Tage ergab die Untersuchung

auf beiden Augen das Bild des schwarzen Stars (Sehprobe),

der wahrscheinlich durch zentrale Ursachen (Leptomeningitis

basillario?) bedingt war. Nun wurde täglich 0.03—0,05 Strych

nin. nitric. in den Lidsack instilliert (am l. Tag 0,03, am 2. 0,04,

am 3. 0,05, dann 2 Tage lang ausgesetzt und wieder begonnen.

Diese Behandlung führte zu dem überraschenden Erfolge, daß

nach 2 Monaten das linke Auge vollkommen geheilt, das rechte

aber wesentlich gebessert war.

5. Quecksilbervergiftung beim Pferde. Das Pferd

war vom Besitzer in der Rippen-, Lenden- und Kruppengegend

mit grauer Salbe eingerieben worden. Die heftig auftretenden

Vergiftungserscheinungen führten nach neun Tagen zum Tode.

Bei der Sektion fanden sich schwere Veränderungen am Darm

kanale vor, u. a. Nekrose und Zerreißung der Blinddarmwand,

jauchige Peritonitis, akute Nephritis, akute multiple Milz

schwellung.

6. Tödliche Hämoptoe infolge von Lungenkavernen.

Das Pferd litt an chronischer Lungenentzündung und erkrankte

dazu noch plötzlich an metastatischer Gelenk- und Sehnen

scheidenentzündung, was zur Vermutung führte, daß Brustseuche

vorausgegangen war. Mehrere Wochen später trat ein Blutsturz

ein, dem das Pferd erlag. Bei der Sektion wurden Lungen

kavernen gefunden, die sämtlich eine graue, bröckelige Masse

enthielten. Wo die Gefäßruptur stattgefunden hatte, ist aus

dem wiedergegebenen Sektionsbefunde nicht ersichtlich.

7. Einbruch eines Druseabszesses in den Wirbel

kanal. Das Pferd litt an retropharyngealen Abszessen, die

gespalten und drainiert wurden. Trotzdem kam es zum Einbruch

in den Wirbelkanal. Es zeigten sich plötzlich Lähmungs

erscheinungen der Vorderhand, ähnlich wie bei Ankoneenlähmung,

zwei Tage später allgemeine Lähmung, die nach zwei Tagen

zum Tode führte. Der Einbruch war zwischen Hinterhauptbein

und erstem Halswirbel erfolgt.

8. Schlundmyom beim Pferde. Das 15 Jahre alte Pferd

litt an einer hochgradigen Stenose und Dilatation des Schlundes.

Die Brustportion des Schlundes hatte die Stärke eines mensch

lichen Armes. An der Einpflanznngsstelle des Schlundes in den

Magen befand sich ein doppelt mannsfaustgroßes Myom.

9. Milzabszesse bei Pferden. Fr. beschreibt zwei

ätiologisch nicht aufgeklärte Fälle von Milzabszessen. In dem

einen Falle wurde bei der Sektion zufällig ein pflaumengroßer,
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abgekapselter Abszeß, in dem anderen Falle ein doppeltfaust

großer Abszeß in der Milz vorgefunden. Im letzteren Falle

war Perforation und dadurch eiterige Bauchfellentzündung ein

getreten. Rdr.

Das Abwerfen der Pferde bei der Truppe.

Autor nicht genannt.

(Zeitschrift für Veterlnärkunde 1907, S. 184.)

Innerhalb der letzten fünf Jahre sind bei 17 preußischen

Armeekorps und dem Militär-Reitinstitut in 2186 Fällen Pferde

geworfen worden. Verletzungen der Pferde kamen in 13 Füllen

vor; 4 gingen in Heilung über, während 9 den Tod des Tieres

zur Folge hatten (insgesamt 0,6 Proz. Verletzungen, 0.4 Proz.

Verluste). Diese Aufstellung war zum Zweck der Beantwortung

der Frage gemacht worden, ob Operationstische, den in Hochschul

kliniken befindlichen entsprechend, für die berittenen Truppen

teile notwendig wären. „Dieses Ergebnis — der Zusammen

stellung — kann als ein so günstiges angesehen werden, daß

fiir die Armee die sehr kostspielige Beschaffung von Operations

tiscben mit. ihren für die militärische Praxis mannigfachen Nach—

teilen sich erübrigen dürfte.“

Es folgt eine Übersicht über die Gründe, welche Ver

anlassung zum Niederlegen der 2186 Pferde gegeben haben.

Richter.

Tagesgeschichte.

.;.

Als ein Opfer seines Berufes verschied am 18. Juni d. J.

in Naugard der Königliche Kreistierarzt Dr. Noack an einer

Blutvergiftung, die er sich bei einer Milzbrandobduktion zuge

zogen haben soll. N oack war am 23. Februar 1871 zu

Frankfurt am Main geboren, hat also nur ein Alter von

36 Jahren erreicht. Sein tragisches Schicksal erregt allgemeine

Teilnahme.

Am 1. April 1903 war er als Vorsteher bei der Auslands

fleischbeschaustelle in Stettin angestellt worden und am

1. Januar 1905 wurde ihm die Kreistierarztstelle in Naugard

übertragen.

durch sein offenes, freundliches Wesen und durch seinen ehr

lichen Charakter zahlreiche Freunde und die allgemeine Wert

schätzung seiner Kollegen erworben. Ein beredtes Zeugnis da

für war die große Beteiligung an der Trauerfeier, die aus An

laß der Überführung seiner Leiche nach Hanau stattfand.

Dem so jäh aus unserer Mitte Gerisseneu wird der Verein

der beamteten Tierärzte des Regierungs-Bezirks Stettin immer

ein treues Gedenken bewahren. Der Vorstand.

In beiden Stellungen hat der Verstorbene sich

Oberveterlnär Kettel T.

Am 14. Juni 1907 starb ganz plötzlich und unerwartet

infolge Gehirnschlages der Oberveterinär Franz Kettel vom

Niederschlesischen Train-Bataillon Nr. 5.

Derselbe wurde am 13. April 1869 in Schmalkalden,

Regierungsbezirk Gasse], geboren, besuchte das Gymnasium zu

Weilburg a. d. Lahn und trat im Jahre 1887 beim 1. Garde

Ulanen-Regiment in Potsdam ein, um sich der Veterinärlaufbahn

zu widmen. Nach beendetem Studium gehörte er den Garnisonen

Straßburg, Karlsruhe, seit 1901 Posen an. Den Stabsveterinär

kursus machte er im letzten Winter mit und kehrte, hocherfreut

über das bestandene Examen, am 1. April d. Js. zu seiner

 
Familie zurück. Jedoch sollte das glückliche Leben im trauten

Familienkreise ihm nicht mehr lange beschieden sein. Am

Abend des 12.Juni 11‘/‚ Uhr bekam er plötzlich einen Schlag

anfall, welcher nach 25st'ündiger Krankheitsdauer den Tod

herbeifiihrte.

Während seiner 20jährigen Dienstzeit hat sich Kettel als

ein stets pflichttreuer Soldat und Beamter in jeder Hinsicht

erwiesen, und ist es ihm stets vergönnt gewesen, sich durch

seinen nachhaltigen Fleiß, taktvolles Benehmen nebst reichen

wissenschaftlichen Erfahrungen jederzeit die volle Anerkennung

seiner Vorgesetzen zu erwerben. Auch als Kollege und Mit

bürger hat er sich durch sein bescheidenes, leutseliges Wesen

viele Freunde erworben. Wie sehr er geachtet und geschätzt

wurde, zeigten die sehr zahlreichen, wunderschönen Kranz

spenden und die große Zahl von Leidtragenden, darunter höhere

Offiziere verschiedener Waffengattungen, und viele Kollegen aus

Posen und Umgebung.

Er ruhe in Frieden!

Müllerskowski.

Betrachtungen über die gegenwärtige und zukünftige

Lage der Privattierärzte.

Von Tierarzt G. Meier-Ketzin.

Der Streit zwischen den beamteten und privaten Tierärzten,

der zu einem erbitterten Kampf zu führen droht, ist für das

Ansehen des tierärztlichen Standes recht bedauerlich. Unsere

von so schönen Erfolgen gekrönte Einigkeit zersplittert und '

artet aus in einen Interessenkampf der Berufsgruppen. Wie

das Ende auch sein wird, die Siegesfreude wird dadurch getrübt

werden, daß die Zwietracht auf lange Zeit bestehen bleiben

und für die Gesamtheit schädlich wirken wird. Daher erscheint

es mir besser. nicht zum Kampf. sondern zum Sammeln zu

blasen, um durch gegenseitige Aussprache eine Verständigung

zu erzielen. Wenn der gute Wille hierzu da ist — und das

nehme ich an o— dann wird sich auch ein gangbarer Weg

finden lassen.

Daß dieser Kampf kommen würde, ja kommen mußte, war

vorauszusehen. Er wurzelt in dem Zusammenschluß der Tier

ärzte zu Sondergruppen. Als vor Jahren die beamteten Tierärzte

sich als die ersten zusammenschlossen, und dadurch die anderen

Gruppen zu demselben Schritt veranlaßten, habe ich das voraus

gesagt, was nun eingetreten ist. Die Gruppen mnßten ja selbst

redend ihre eigenen Interessen in erster Linie verfolgen. Da

diese aber von denen der anderen Gruppen nicht streng ab

gegrenzt sind, sondern sogar oftmals hiermit in Widerspruch

stehen, so fordern sie eine andere Gruppe zum Eintreten für

ihre Interessen und somit zum Streit heraus. Beim Verfechten

der eigenen Sache aber wird zu leicht der Schaden übersehen,

den der ganze Stand erleidet. Wollen wir den nun drohenden

Kampf unterdrücken, kann dies nicht durch Gruppen

versammlungen geschehen, da hier leicht einseitige Ansichten

vertreten werden, sondern nur durch gegenseitige, freie und

offene Aussprache, wozu die Provinzialvereine und die

Fachpresse am besten geeignet sind. Selbst wenn in der

Hitze des Gefechtes ein hartes, nicht jedem genehmes Wort

fallen sollte, oder eine allzu einseitige Auffassung vertreten

würde, so ist doch, da jedem das Recht der Verteidigung zusteht,

die Aussprache von Mann zu Mann weit höher zu schätzen, als

wenn in Versammlungen gesprochen wird, in denen die anderen

interessierten Gruppen nicht gehört werden können.

80
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Ich hoffe, daß meine Ausführungen den Eindruck machen geblieben sind »— wird sich jeder Kollege mit ihnen gefreht

werden, daß es mir nicht um die Wahrung der Interessen ein- haben. Mögen ihre Bestrebungen nach dieser Richtung bald

zelner, sondern der Gesamtheit zu tun ist. einen vollen Ersatz zu verzeichnen haben. Die im Militär

Von den gegründeten Sondervereinen ist der Verein der

beamteten Tierärzte am rührigsten gewesen und hat — das

Lob muß ihm jeder spenden —‘ die Sache der Kreistierärzte

mit Vorteil zu vertreten gewußt, Demgegenüber war der

Verband der Privattierärzte schwertällig und litt vielfach an

Interesselosigkeit seiner Mitglieder. Jedenfalls hat er bisher

nennenswerte Erfolge nicht zu verzeichnen. Er hat aber auch

unter viel schwierigeren Verhältnissen zu arbeiten als der

Verein der beamteten Tierärzte. Wenn sich jetzt plötzlich die

Privattierärzte aufraffen und sich zum Streit rüsten, so treten

sie nicht als Angreifer, sondern als Verteidiger ihres Gebiets,

der tierärztlichen Praxis und ihrer Stellung auf. Neue Krank

heiten, vornehmlich die ansteckenden Krankheiten der Atmungs

organe,solleniu das Seuchengesetz aufgenommen werden.

Auf einem Gebiet, auf dem bisher alle Tierärzte gleichberechtigt

waren, will man den praktischen Tierärzten Rechte nehmen

und_ diese auf die beamteten Tierärzte allein übertragen.

Dieser Eingriff aber ist für die Erwerbsverhältnisse, sowie für

Ansehen und Stellung der Privattierärzte von einschneidender

Bedeutung. Darum kann es uns niemand verdenken, wenn wir

uns hiergegen wehren! Jeder, der Lust und Liebe zu seinem

Beruf hat, strebt nach Erweiterung und kämpft gegen Unter

Das halten auch wir für unsere Ehrenpflicht. Der

Kampf, den wir um die Erhaltung des Dispensierrechtes mit

den Apothekern führen, ist doch genau dasselbe! Mir ist es

unverständlich, wie Herr Kreistierarzt Fröhner behaupten

kann, daß die Privattierärzte nur von egoistischen Motiven ge

leitet würden und eine Aufbesserung ihres Einkommens erstrebten.

Nach meiner Ansicht liegt die Sache umgekehrt. Wir wollen

doch nur unseren Besitz erhalten und, falls sich neue Gebiete

für die tierärztliche Tätigkeit auftun, uns nicht von der Mit

wirkung ausschließen lassen. Herr Prof. Peter gesteht auch

offen ein, daß die Influenzatilgung die Einnahmen der Kreis

tierärzte, die durch den neuen Ministerialerlaß betreffs Be

kämpfung der Schweineseuchen erheblich beschränkt seien, wieder

aufbessern würde. Kann man unter den jetzigen Verhältnissen

den Privattierärzten zumuten, auf einen Teil ihrer bisherigen

Tätigkeit und somit ihres Einkommens und Ansehens freiwillig

zu verzichten? Diese Frage läßt sich am besten beantworten,

wenn man die einzelnen tierärztlichen Klassen in bezug auf

die jetzige und zukünftige Lage miteinander vergleicht.

Die Stellungen der Departementstierärzte sind als be

friedigende nicht zu bezeichnen und sind die gegenwärtigen Be

strebungen nach Gehalt- und Rangaufbesserungen durchaus be

rechtigt. Daß die vorgetragenen Wünsche in nicht zu langer

Zeit Berücksichtigung finden werden, unterliegt wohl keinem

Zweifel. Uns allen muß daran gelegen ‘sein, daß unsere ersten

Beamten als die Repräsentanten unseres Standes in jeder Hin

sicht gut gestellt sind, da deren Stellung auf das Ansehen des

ganzen Standes von großem Einfluß ist. Die Verhältnisse der

Kreistieritrzte sind in den letzten Jahren wesentlich gebessert

werden. Neben einer nicht unwesentlichen Gehaltserhöhung haben

sie als eine besonders wertvolle Gabe die Pensionsberechtigung

erhalten. Daneben ist ihre Stellung und ihr Ansehen durch

Rangerhöhung und durch Verleihung des Ratstitels gehoben

werden. Über das Errungene, obwohl noch Wünsche unerfüllt

 

veterinärwesen vorgenommenen Änderungen haben allgemein be

friedigt und das demnächst zu erwartende Offizierkorps wird

die Erfüllung unserer schönsten Wünsche bedeuten. Die Stellungen

der Schlachthaustierärzte sind überwiegend schlecht bezahlt und

lassen noch manches zu wünschen übrig. Der Grund liegt wohl

hauptsächlich darin, daß die Institution der Schlachthäuser doch

noch verhältnismäßig neu ist, und daß sich selbst zu den schlecht

dotierten Stellen genügend Bewerber finden. Aber schon lesen

wir immer häufiger, daß einzelne Städte schöne Stellen ge

schaffen haben, und es steht fest, daß andere folgen werden,

und daß sich die Stellung der Schlachthausdirektoren zu einer

auskömmlichen und angesehenen gestalten wird.

Wie sieht es nun mit der Lage der Privattierärzte aus, und

wie ist der Ausblick in die Zukunft? Durch die Fleischbeschau sind

die Einnahmen Vieler erhöht, sind neue Existenzen geschaffen

werden. Das wird jeder dankbar anerkennen. An denGebiihren aus

der Beschau partizipieren die Privattierärzte mehr als die Kreis

tierärzte. Demgegenüber muß aber auch darauf hingewiesen

werden, daß infolge der Fleischbeschau bei vielen Tierärzten

die Einkünfte aus der Praxis zurückgegangen sind, da einerseits

durch Niederlassungen in der Nachbarschaft das Gebiet der

Praxis eingeengt ist, und andererseits die Beschauzeiten eine

Behinderung in der Ausübung der Praxis darstellen. Die Er

gänzungsbeschan ist für das Einkommen der meisten Privattierärzte

bedeutundslos, da es sich hier in der Regel um Begutachtungen

von Notschlachtungen handelt, und diese bereits früher von

ihnen ausgeführt wurden. Steht dem Praktiker die Ausübung

der Ergänzungsbeschau’ nicht‘ für" den ganzen ‘Bezirk seiner

Praxis zu —— und das soll häufig der Fall sein, —— so erleidet

er sogar noch eine Einbuße. ‘

Daß die Einnahmen aus der Praxis wesentlich gestiegen

sind, wird wohl niemand behaupten wollen. Gewiß wird heute

der Tierarzt infolge der Erkenntnis des Nutzens der richtigen

Behandlung von Tierkrankheiten, sowie infolge der erzielten,

günstigen Resultate und infolge der gesteigerten Werte der

Tiere öfter zugezogen als früher, aber die Zahl der Tierärzte

hat sich auch bedeutend vermehrt, und dementsprechend ist der

Bereich der Praxis verkleinert worden. Wenn ältere Kreis

tierärzte darauf hinweisen, daß sie jetzt weniger verdienen als

früher, wo sie eine ausgedehnte Praxis betrieben, so trägt

hieran eben die Konkurrenz die Hauptschuld. Hierunter haben

aber. die Privattierärzte am meisten zu leiden. Die Kreis

tierärzte, die Militärtierärzte, viele Schlschthaustierärzte haben

das Recht, Privatpraxis zu treiben und machen von diesem

Recht in vollstem Maße Gebrauch. Sie alle sind den Privat

tierärzten gegenüber im großen Vorteil, weil sie ein festes

Gehalt beziehen und im Alter Anspruch auf Pension haben.

Daher sind sie oftmals in der Lage, ihre Dienste billig an

zubieten. Der Verdienst aus der Praxis ist für sie ein Neben

verdienst, während er für den nur praktizierenden Tierarzt die

einzige Einnahmequelle darstellt. Zu seiner Existenz gehört

nicht nur, daß er von seinem Einkommen den täglichen Lebens

unterhalt bestreiten kann, sondern daß er hiervon fiir Krankheits

fälle und für sein Alter etwas zurücklegt. Jeder, der in der

Praxis steht oder gestanden hat, wird wissen, daß nur wenige

imstande sein werden, sich aus der Praxis soviel zu ersparen,



.4. Juli 1907. 523
BERLINER TIERÄRZTLICHE WOCHENSCHRIF'I.

daß sie eine Altersrente haben, die annähernd der Pension der

Kreistierärzte gleichkommt. Daß das Einkommen der Kreis

tierärzte im Durchschnitt weit höher ist als das der Privat

tierärzte, kann wohl nicht bestritten werden. Sie sind daher in

der Lage, leichter Ersparnisse machen zu können als diese und

werden im Alter gut versorgt Wenn Herr Kreis

tierarzt Dralle in seinen Ausführungen sagt, daß bei

voller Besoldung das Gehalt der Kreistierärzte 6000 M. betragen

müsse, weil bei den heutigen Verhältnissen der Hausstand und

die Erziehung der Kinder soviel erforderten, so wird er auch

uns Privattierärzten eine gleiche Einnahme zur Bestreitung des

Haushaltes zugestehen müssen. Wir leben nicht billiger‘ als

die Kreistierärzte und sind von demselben Streben beseelt,

unseren Kindern eine gute Erziehung zu geben. Da wir nun

für unser Alter doch wohl jährlich 1000 M. zurücklegen müßten,

so würde der auskömmliche Verdienst der Privattierltrzte auf

ca. 7000 M. zu bemessen sein. Nur ein kleiner Teil dürfte sich

einer solchen Reineinnahme zu erfreuen haben. Die meisten

werden dieselbe lange nicht erreichen. Einen Einblick in die

Erwerbsverhltltnisse gewähren uns häufig unsere Zeitschriften.

Oft wird eine Praxis mit einem Einkommen von 4—5000 M. -—

selten höher —— zum Kauf ausgeboten und dieselbe als „gut“

oder „sehr einträglich“ bezeichnet. Wie müssen dann die

Stellen beschaffen sein, die weniger einträglich sind? Es gibt

eine Menge durch die Fleischbeschau geschaffene Stellen mit

recht bescheidenen Einkünften, wo Ersparnisse ausgeschlossen

sind. Hier können sich die Verhältnisse, wenn der Tierarzt

längere Zeit erkrankt, zu militärischen Übungen eingezogen

wird, oder irgendwie an der Ausübung seines Berufes behindert

ist, recht traurig gestalten, da seinem Stellvertreter die Aus

übung der Beschau oftmals nicht gestattet wird. Der Verdienst

aus der geringen Praxis reicht aber nicht einmal zu Deckung

der Vertretungskosten aus, so daß der Betreffende nicht nur

ohne jeden Verdienst ist, sondern sogar noch aus seiner Tasche

zulegen muß. Hier täte Abhilfe dringend not. Junge Kollegen

sollten bei der Niederlassung nicht zuviel Gewicht auf die Er

träge aus der Fleischbeschau legen, sondern mehr darauf sehen,

ob die Möglichkeit für eine lohnende Praxis besteht. Die Ein

nahmen aus der Praxis können von Jahr zu Jahr steigen, die

aus der Beschau dagegen bleiben immer gleich.

Würden die wirtschaftlichen Verhältnisse und die Stellung

der Kreistierärzte nicht wesentlich besser sein als die der

Privattierärzte, dann würde nicht solches Jagen nach Kreis

tierarztstellen bestehen. Warum haben wir bei den prak

tischen Ärzten das Streben nach Kreisarztstellen nicht

in gleicher Weise? Weil bei ihnen diese Stellen nicht so

verlockend sind, als bei uns die Kreistierarztstellen. Ebenso

kann man auf eine günstige Lage der Privattieriirzte

nicht schließen, wenn sich zu jammervoll bezahlten

Schlachthausstellen zahlreiche Bewerber finden. Aus

alledem geht hervor, daß die Einkünfte der Privattierärzte

denen der anderen Berufsklassen nachstehen. Ausnahmen haben

für die Beurteilung des Ganzen wenig Bedeutung.

Eins wäre imstande, die Einnahmen vieler Tierärzte — auch

der beamteten —— aufzubessern, die Impfungen. Von diesem

Gebiet suchen uns Laien zu verdrängen, und es ist zu be

fürchten, daß uns unser Eigentum entrissen wird.

Wie steht es nun mit dem Ansehen und der Stellung der

Privattierärzte‘? Hierin miißteu wir ungefähr dem Arzt gleich

sein.

stehen. Diesem verleiht sein Beruf von vornherein eine ge

achtete Stellung, wir dagegen haben uns dieselbe erst durch

unsere Person zu erringen. Die Fleischbeschau hat, wie es

nicht anders zu erwarten war, das Ansehen der praktischen

Tierärzte nicht günstig beeinflußt. Es fällt zu sehr ins Gewicht,

daß wir mit Laien arbeiten müssen, die uns nicht unterstellt,

sondern bei der gewöhnlichen Beschau fast gleichgestellt sind.

Gar oft haben Privattierärzte mit den Laien um die Fleisch

beschau zu ringen und nicht selten unterliegen sie, wie ich

bereits betreffs der Übertragung der Beschau auf den tierärzt

lichen Stellvertreter ausgeführt habe. Durch den Edelmut des

Laien, indem er freiwillig auf die Übernahme verzichtet, können

ihnen bei Erkrankungen und Beurlaubuugen die Beschaugebühren

erhalten bleiben. Das Publikum wünscht tierärztliche Beschauer

und kann es nicht verstehen — ich allerdings auch nicht —

wenn der im Orte anwesende Tierarzt die Beschau nicht aus

üben darf, sondern dafür ein Laie, der vielleicht auf einem

Nachbardorf wohnt, herbeigeholt werden muß. Die I mp fp raxis,

die infolge der ausgezeichneten Erfolge in der Tierheilkunde

immer mehr in Aufnahme kommt, würde uns Befriedigung ver

schaffen, wenn nicht Laien unsere Konkurrenten wären. Es

bleibt nur die ärztliche Kunst übrig, durch welche wir uns

eine geachtete Stellung erringen müssen. Auch hier sind wir

eingeengt auf (l\‚'l' einen Seite von Laien, auf der andern

von dem Seuchengesetz, das bei den meisten ansteckenden

Krankheiten die Zuziehung des beamteten Tierarztes fordert.

Auszeichnungen durch Verleihung eines Titels an verdiente

Privattiertirzte, wie

werden und wie sie den praktischen Ärzten in Aussicht stehen,

sind bisher noch nicht vorgekommen und dürften noch lange

auf sich warten lassen.

Wie dürften sich nun die Verhältnisse der Privattierärzte

in bezug auf Einkommen und Stellung gestalten, wenn noch mehr

ansteckende Krankheiten, namentlich die der Luftwege in das

Seuchengesetz aufgenommen werden? Es wird behauptet, daß

hierdurch die tierärztliche Praxis nicht beeinflußt wird, da der

beamtete Tierarzt nur einmal zur Feststellung der Seuche kommt,

während die Behandlung in den Händen des Privattierarztes bleibt.

Hier stehe ich und wohl alle praktizierenden Tierärzte

auf einem anderen Standpunkt. Meine Meinung ist folgende:

Der Besitzer sucht entweder die Anzeigepflicht zu umgehen und

ist, da er den Tierarzt nicht zuziehen darf, auf Selbsthilfe oder

auf einen Pfuscher angewiesen, oder aber, und das dürfte die

Regel sein, er macht sofort Anzeige, um die Krankheit durch

den beamteten Tierarzt feststellen zu lassen. Dieser kommt

ja für ihn unentgeltlich, und kann es ihm niemand verdenken,

wenn er die Kosten für den Privattierarzt zu sparen sucht. Bald

wird er bei allen möglichen Erkrankungen eine anzeigepflichtige

Krankheit wittern und als vorsichtiger Mann Anzeige erstatten.

Bestätigt sich seine Annahme nicht, so schadet das ja nicht, er

hat wenigstens den Tierarzt umsonst gehabt. Erleben wir

nicht dasselbe beim Milzbrand? Wie oft wird bei Todesfällen

der Kreistierarzt requiriert, wo an Milzbrand gar nicht zu

denken ist. Man erfährt so in der Regel kostenlos, woran das

Tier verendet ist. Ist der beamtete Tierarzt zur Untersuchung

erkrankter Tiere- zugegen, dann kann es ihm keiner verdenken,

wenn er dem Wunsche des Besitzers entsprechend die Behandlung

übernimmt. Aus welchem Grunde sollte er diese ablehnen? Er

bleibt ja so am besten über den Stand der Seuche unterrichtet,

‘l.

sie den anderen Berufsklassen zuteil
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und die weitere Behandlung kann sein Assistent ausführen. Die

Krankheiten der Atmungsorgane bedingen häufig die Zuziehung

des Tierarztes, sind also für dessen Einkünfte von Bedeutung;

daher bedeutet Anzeigepflicht Erhöhung der kreistierärztlichen

Einnahmen auf Kosten der Privattierärzte. Viele größere Grund

besitzer stehen schon heute auf dem Standpunkt, daß es in

ihrem Interesse liegt, sich den beamteten Tierarzt durch Über

tragung der Praxis zum Freund zu halten. In Zukunft wird

das noch mehr der Fall sein.

In gleicher Weise wie das Einkommen sinkt auch das An

sehen der Privattierärzte. Dadurch, daß die Zuziehung des

Kreistierarztes immer häufiger wird, steigt er an Ansehen,

während der Privattierarzt mehr und mehr in den Hintergrund

tritt und eine untergeordnete Stelle einnimmt.

Die Ärzte würden es sich gewiß nicht gefallen lassen, wenn

ihre Befugnisse zugunsten der Kreisärzte beschnitten werden

sollten. Die Privattierärzte müssen bestrebt sein, in der

Veterinltrmedizin eine annähernd gleiche Stellung einzunehmen,

wie der Arzt in der humanen Medizin. Auf Grund der heutigen

Vorbildung und ihres Studiums halten sie sich zu dieser

Forderung berechtigt. Wird heut Brustseuche, Druse usw. in

das Seuchengesetz aufgenommen, dann können Tuberkulose,

Scheidenkatarrh, seuchenhaftes Verkalben, septische Pneumonie,

Kälberruhr und andere ansteckende Krankheiten bald folgen.

Man würde auch hier wieder sagen können, daß der Kreistier

arzt durch ein besonderes Examen zur Tilgung dieser Seuchen

besser vorgebildet sei als der Privattierarzt. Als ich vor

kurzem mit einem Arzt über dieses Thema sprach, meinte er,

daß man am besten tun würde, nur noch beamteten Tierärzten

Approbationsscheine auszustellen. Wenn die Tätigkeit der

Privattieflrzte sich nur auf’ Behandlung ‘von Kolik und Lahm

heiten, auf Fleischbeschau und Schweineimpt‘ungen erstrecken

soll, dann dürften sich wenig Abiturienten zur Ergreifung des

tierärztlichen Studiums finden. Die Folgen hiervon würden für

unseren Stand recht bedauerlich sein.

Welcher Praktiker erwartet wohl von der

polizeilichen Bekämpfung der Druse und Brustseuche einen

nennenswerten Erfolg? Bei den Militärpferden wird ja diesem

Seuchen mit allen zu Gebote stehenden Mitteln entgegen

getreten, und doch gelingt es nicht sie zu tilgen. Strenge

Maßregeln werden schwere Schädigungen im Handel und

Wirtschaftsleben zur Folge haben, und zu dem Nutzen in keinem

Verhältnis stehen. Als vor einer Reihe von Jahren in einer

tierärztlichen Versammlung ein Kreistierarzt die Meinung ver

trat, daß Druse und Iniiueuza dem Seuchengesetz unterstellt

werden müßten, erhob sich ein großes Gelächter und der

verewigte Geheimrat Dieckerhoff widersprach sehr

entschieden. Tempora mutantur!

Wollen wir den unerquicklichen Streit beenden, so muß

jede Partei etwas einstecken von den eigenen Wünschen und

von dem Gedanken erfüllt sein „Leben und leben lassen“. Will

man der Gesamtheit dienen, dann darf man eigene Interessen

nicht zu sehr in den Vordergrund stellen. Als die wichtigste

Forderung müssen wir Privattierärzte die Erhaltung

undFörderung unseres Ansehenshinstelleu. Dasliegtnicht

nur in unserem Interesse, sondern im Interesse des ganzen Standes.

Das Ansehen des ärztlichen Standes wird nicht durch die

Stellung der beamteten, sondern der praktischen Ärzte bedingt,

da diese den bei weitem größten Teil der Ärzteschaft darstellen.

vct erinär

dem

 
Dasselbe müssen auch wir erstreben. Für Erfüllung von

weiteren berechtigten Forderungen der Privattierärzte gestatte

ich mir folgende Vorschläge zu machen:

1. Die Privattierärzte beanspruchen nicht bei der Bekämpfung

der bisher dem Seuchengesetz unterstellten Krankheiten

mitzuwirken, da dies ein Eingriff in die jetzigen Rechte

der beamteten Tierärzte sein würde.

. Werden künftig andere Krankheiten in das Seuchengesetz

aufgenommen, so müssen die Privattierärzte als Ausgleich

für das ihnen Genommene in derselben Weise Berück

sichtigung finden, wie die Ärzte beim Menschenseuchen

h:

gesetz.

3. Falls neue Aufgaben der Veterinärmedizin überwiesen

werden, so sind die Privattierärzte zur Mitarbeit heranzu

ziehen.

4. Erscheint es erforderlich, die Seuchentilgung den beamteten

Tierärzten allein zu überlassen, dann dürfen weder diese

noch deren Assistenten Privatpraxis treiben.

Ich glaube, daß meine Vorschläge beiden Parteien gerecht

werden, denn die beamteten Tierärzte behalten, was sie haben

und die Privattieritrzte erhalten Ersatz für das, was sie verlieren.

Mögen diese Zeilen zur gegenseitigen Verständigung und

Eintracht beitragen!

Einführung des veleriuärmedizinlschen Doktor-Prädikate bei der Universität

Leipzig.

Durch Statut vom 24. Juni 1907 werden vor der medizinischen

Fakultät der Universität Leipzig künftig Tierärzte zu Doctores

medicinae veterinariae promoviert. Die Fakultät verstärkt sich

dabei jedoch durch Professoren der Tierärztlichen Hochschule zu

Dresden. Das demgemäß zwischen beiden Körperschaften ge

troffene Abkommen enthält hauptsächlich folgende Bestimmungen:

Zur Promotion wird nur zugelassen, wer auf Grund der

am 13.Juli 1889 und am 26. Juli 1902 vom Reichskanzler

bekannt gemachten oder der küuftighin an deren Stelle tretenden

Vorschriften die Approbation als Tierarzt für das Deutsche

Reich erlangt hat. (ä l.) Zur Zulassung hat der Kandidat

den Approbationsschein vorzulegen, ferner einen Lebenslauf und

eine deutschgeschriebene Dissertation, der die Versicherung auf

Ehrenwort beizufügen ist, daß der Kandidat der Verfasser ist;

ferner, falls die Arbeit in einem Institut angefertigt ist, die

Erlaubnis des Institutsvorstehers, das Material zur Dissertation

zu benutzen.

Die Dissertation ist an die Kanzlei der medizinischen Fakul

tat (Augustusplatz 5) einzureichen und wird von einem Referenten

und einem Korreferenten beurteilt. Der Referent ist ein Ordi

narius der Tierärztlichen Hochschule, Korreferent ein Mitglied

der medizinischen Fakultät (der Dekan kann als Korreferenten

auch den Direktor des veterinärmedizinischen Instituts der Uni

versität bestimmen). Behufs erster Beurteilung durch den Re

ferenten wird die Dissertation zunächst dem Rektor der Tier

ärztlichen Hochschule zugestellt. Im Falle, daß Referent und

Korreferent nicht übereinstimmen, zirkuliert die Arbeit bei

sämtlichen Ordinarien der medizinischen Fakultät und Tier

ärztlichen Hochschule, deren Majorität dann entscheidet. Beim

Druck erhält die Dissertation den Vermerk „mit Genehmigung

der durch die ordentlichen Professoren der tierärztlichen Hoch

schule in Dresden verstärkten medizinischen Fakultät zu Leipzig“.

Mit Zustimmung der Fakultät kann auch eine bereits gedruckte

Arbeit als Dissertation angenommen werden.
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Nach erfolgtem Druck der Abhandlung findet eine mündliche

Prüfung (Kolloquium) vor einer aus einem Vorsitzenden und drei

Examinatoren bestehenden Kommission zu Leipzig statt. Jeder ‘

Examinator prüft eine Viertelstunde. Es soll mehr die wissen

schaftliche, als die praktische Seite der Veterinärmedizin geprüft

Der Vorsitz wechselt, zwischen dem Dekan und dem

Rektor der Tierärztlichen Hochschule. Zwei von den Examinatoren

sind Ordinarien der Tierärztlichen Hochschule, einer gehört der

medizinischen Fakultät an. Der Vorsitzende hat Stimmrecht und

kann sich an der Prüfung beteiligen. Die Examinatoren werden

von dem Rektor bzw. Dekan bestimmt. Wenn der Dekan den

Vorsitz führt, kann er als dritten Examiuator statt eines Mit

gliedes der medizinischen Fakultät den Direktor des Veterinär‘

institutes zu Leipzig zuziehen.

Eine Zensur wird nicht erteilt, der Kandidat vielmehr auf

Grund der Prüfung lediglich zur Promotion zugelassen oder

nicht. Erfolgt die Zulassung, so wird der Kandidat durch den

Vorsitzenden „im Namen der durch die ordentlichen Professoren

der Tierärztlichen Hochschule verstärkten medizinischen Fakultät

zum Doktor der Veterinärmedizin ernannt“. Das Diplom wird

vom Dekan der Fakultät und vom Rektor der Hochschule unter

zeichnet.

Die Kosten der Promotion betragen 320 M. Eine Wieder

holung des Kolloquiums ist frühestens nach drei Monaten zu

lässig. Wird diese nicht bestanden, so wird der Kandidat nicht

mehr zugelassen.

werden.

Unter besonderen Bedingungen können auch Kandidaten

ohne tierärztliche Fachprüfung zugelassen werden.

Einem an die Dresdener Hochschule berufenen Gelehrten

kann auf einstimmigen Antrag des Kollegiums derselben durch

Mehiheitsbeschluß der medizinischen Fakultät der Dr. med. vet.

ohne weiteres verliehen werden.

Der Dr. hon. causa kann nur auf Grund einstimmigen Be

schlusses aller Beteiligten verliehen werden.

Wir begnügen uns heute mit der tatsächlichen Mitteilung

und werden auf die_ Bedeutung dieses Übereinkommens mit

seinem Für und Wider demnächst zurückkommen. Schmaltz.

 

„Vieh"-Seuchen-Gesetz-Novelle.

Nach Zeitungsmitteilung hat der Bundesrat nunmehr das

neue Tierseuchengesetz verabschiedet, so daß dasselbe dem

Reichstag nunmehr wohl bald nach’ seinem Wiederzusammentritt

zugehen wird. Der Inhalt des Entwurfes, der auch die Tuber

kulose umfaßt, ist in seinen Grundzügen längst bekannt.

- Reichsgesundheltsamt.

Dem Vernehmen nach wird der Abschied des bisherigen

Leiters der Veterinär-Abteilung des Kais. Gesundheitsamtes nicht

bloß eine einfache Wiederbesetzung der Vorsteher-Stelle, sondern

organisatorische Veränderungen zur Folge haben. Die Reichs

behördeu sind bestrebt, unter entsprechender Erweiterung der

genannten Abteilung eine tieriirztliche Direktorstelle zu er

richten. Falls diese Absicht sich verwirklicht, was noch nicht

feststeht, wird für die Besetzung der Direktorstelle Professor

Dr. Ostertag in erster Linie in Frage kommen.

Verlegung der Tierärztllchen Hochschule von Stuttgart nach Tübingen.

An der schließlichen Wanderung unserer Stuttgarter Hoch

schule nach Tübingen zweifelt wohl niemand mehr. Natürlich

erfordern solche Umwandlungen lange Vorbereitung. Daß aber

diese schon weit gediehen sind und das kritische Stadium über

schritten haben, läßt sich unschwer aus den letzten Mitteilungen

des Kultusministers in der württembergischen Kammer erkennen.

Derselbe erklärte, die Übersiedelung unterliege keinem ernstlichen

Widerstand. Tübingen (Universität und Stadt) habe sich sehr ent

gegenkommend erwiesen, die Platzfrage sei gelöst. Doch werde

der Kostenaufwand erheblich sein und auch die Verhandlungen

mit der Stadt Stuttgart seien noch nicht beendet.

Frequenzen der tlerlrztllohen Hochschulen.

In der Deutschen tierärztlichen Wochenschrift wird jetzt

auch die Frequenz der Hochschule zu Hannover mit 228 an

gegeben. Demnach rangieren die Besuchsziffern (vgl. B. T. W.

Nr. 26, S. 511) wie folgt: Berlin (2644-85 Studenten der Militär

veterinär-Akademie) 349, München 262, Hannover 228, Dresden

167, Stuttgart 1'16, Gießen 113. Es ergibt sich, ungerechnet

der Zuhörer und Hospitanten, eine Gesamtzahl von 1235 Studenten,

d. h. eine sehr hohe Ziffer.

 

Staatsveterinärwesen.

Redigiert von Preuße.

Tierseuchen in Deutschland 1905.

Nach dem Jahresbericht des Kaiserlichen Gesundheitsamtes.

- (Verlag von Julius Springer-Berllu.)

Dle Geflügelcholera im Jahre |905

nach dem Jahresbericht des Kaiserlichen Reichsgesundheitsamtes.

Die räumliche Verbreitung der Geflügelcholera ist im

Jahre 1905 gegenüber dem Vorjahre zurückgegangen. Es

wurden 788 Gemeinden usw. und 1694 Gehöfte betroffen (1904: 923

und 2005). Es sind gefallen oder getötet 16 580 Hühner,

33 966 Gänse, 4505 Enten, 219 Tauben, 369 Stück anderes ‘

Geflügel, _ zusammen 55 639 Stück Geflügel. Die Verlu'ste an

Geflügel sind trotz der räumlich geringeren Ausbreitung um

18,5 Proz. höher gewesen wie 1904. Dieser Mehrverlust betraf

jedoch allein Gänse, bei den übrigen Geflügelarten waren die

Verluste geringer. Der Verlust bei den Gänsen war allein um

136 Proz. höher wie 1904. Die höchsten Verluste sind zu ver

zeichnen gewesen aus den Reg-Bez. Potsdam (17 564), Allen

stein (4857), Zwickau (4022) und Marienwerder (3229), sowie

aus den Kreisen Niederbarnim (12 714), Oberbarnim (3480),

. Planen (2806), Lyck (2172), Johannisburg (1781) und Eßlingen

(1670). Eine dem Jahresbericht zugefügte Kurve veranschaulicht

die Ausbreitung der Geflügelcholera in den Jahren 1903, 1904

und 1905. Den höchsten Stand erreicht die Seuche stets im

dritten Vierteljahr, dem Vierteljahr, in dem die größte Einfuhr

lebenden Geflügels stattfindet. Seit dem Jahre 1903, in welchem

4120 Seuchenausbrüche mit einem Verlust von 83 085 Stück

Geflügel gemeldet wurden, ist die Geflügelcholera zurückgegangen.

Einschleppuugen der Geflügelcholera aus dem Auslande

haben in sehr zahlreichen Fällen stattgefunden. Aus Rußland

wurde sie allein 32 mal durch Gänse nach dem Magerviehhof

Friedrichsfelde eingeschleppt, nach dem Königreich Sachsen

wurde sie ebendaher 9 mal durch Gänse und 1 mal durch Trut

hühner verschleppt.

Einschleppungen der Geflügelcholera aus Österreich-Ungarn

fanden statt 3mal nach Sachsen, 1mal nach der Pfalz und 2mal

nach Oberhessen, aus Italien 2mal nach Sachsen. Im Inlande

fanden vielfache Verschleppungeu aus einem in den anderen

Bundesstaat statt, aus Preußen allein l4mal nach Sachsen, nach

Preußen, mehrere Male aus Bayern, Baden und Hessen. In
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sehr zahlreichen Fällen fanden Seuchenübertragungen durch den

Geflügelhandel statt. Durch Unterlassung der Anzeige wurde

die Seuche in einem Fall im Reg-Bez. Düsseldorf weiter ver

breitet. Im Bezirk München-Land wurde in einem Fall die

Seuche durch Bruteier aus einem verseuchten in ein seuchen

freies Gehöft übertragen. In Sachsen wurde die Seuche in

10 Fällen bei vorschriftsmäßiger Ausführung der Spermaßregeln

durch Gänse, obgleich sie der vorgeschriebenen 3tägigen Sperre

unterworfen gewesen waren, verschleppt. Hier wird vermutet,

daß die Händler durch Beseitigung der Kadaver und Ergänzung

des Bestandes die Seuche verheimlicht hatten. In ‚einem Falle

in Sachsen-Altenburg erkrankte das Geflügel in fast sämtlichen

Gehöften einer Ortschaft infolge mangelhafter Ausführung der

angeordneten Sperrmsßregeln. '

Die Ermittlung der Seuche fand statt in einem Fall bei

der tierärztlichen Überwachung auf einer Bahnstation im Bezirk

Dürkheim (Pfalz) und in einem Falle in der Abdeckerei in

Hamburg.

2mal wurde Geflügelcholera in Oberfrankeu bei einer

polizeilich angeordneten Untersuchung aller durch die Seuche

gefährdeten Tiere ermittelt.

Die Dauer der Inkubation betrug nach mehreren Beob

aclitungen bei Geflügelcholera 1'/‚ bis 4 Tage, in den bei weitem

meisten Fällen 2 bis 3 Tage.

Über Schutzimpfungen wird berichtet aus dem Kreise Bern

burg (Anhalt), hier wurden 57 Enten eines verseuchten Bestandes

geeimpft, weitere Erkrankungen kamen nach der Impfung nicht

vor. Im Kreise Dessau erkrankten in einem Bestands von

45 Hühnern und 12 Enten nach der Impfung mit Piorkowskischem

Serum noch 32 Hühner und_3 Enten.

Die Ansschließung des Geflügels vom Wochenmarkt wurde

1mal im Kreise Mogilno (Posen) angewendet, einen Einfluß auf

die Seuchentilgung hat diese Anordnung angeblich nicht gehabt.

Die Hühnerpest trat im Jahre 1905 in 34 Gemeinden und

67 Gehöften auf. Es sind. gefallen oder getötet 837 Hühner,

23 Gänse und 2 Enten, es ist dies weniger als ein Drittel des

Verlustes im Jahre vorher.

Die größten Verluste (162) wurden aus dem Reg-Bezirk

Danzig gemeldet, sodann Kassel (127) und Marienwerder (114).

Die meisten Verluste fallen ebenso wie im Jahre 1904 in

das 3. Vierteljahr.

Verschleppungen der Hühnerpest fanden statt aus Baden

je 1mal nach Preußen und Braunschweig und 1mal aus Anhalt

nach Sachsen. Beim Kauf bereits erkrankt oder angesteckt

waren Hühner in je einem Fall in Schwaben und Sachsen.

Gehlrn-Rückenmarkentzündung (Bornasche Krankheit) der Pferde.

Die Anzeigepflicht für diese Krankheit besteht nur für die

Provinz Sachsen und das Königreich Sachsen. In ersterer hat

die Seuche erheblich abgenommen. Es erkrankten in 46 Ge

meinden usw. (171 in 1904) und 50 Gehöften (205) mit einem

Bestande von 334 Pferden. 52 Pferde (224) = 77 Proz. weniger

wie 1904. Es sind gefallen 22 Pferde, 20 Pferde wurden auf

Veranlassung des Besitzers getötet. Die beiden stärkst ver

seuchten Kreise waren Delitzsch mit 15 verseuchten Gehöften

und 15 Erkrankungsfällen, und Eckartsberge mit 9 Gehöften und

9 Erkrankungen.

Im Königreich Sachsen sind 187 Gemeinden und 249 Gehöfte

neu betroffen worden, es erkrankten 264 Pferde, von diesen sind

gefallen oder getötet 188. Die stärkste Verbreitung hatte die

 
Seuche in der Kreishauptmannschat‘t Chemnitz. Hier waren

112 Gehöfte mit 124 Erkrankungsfällen betroffen.

Für die Gehirnentzündung der Pferde besteht die

Anzeigepflicht nur im Königreich Sachsen und zwar seit dem

l. Januar 1905. Diese Krankheit herrschte 1905 in 274 Ge—

höften von 214 Gemeinden, es erkrankten 278 Tiere, von denen

156 verendeten oder getötet wurden. Die stärkste Verbreitung‘

fand statt in der Kreishauptmannschaft Bautzen (82 Gehöfte

mit 83 Erkrankungen), demnächst Dresden (72 und 72).

Im Königreich Sachsen wurden für 335 an Gehirn-Rücken

markentzündung bezw. an Gehirnentzündung umgestandene

Pferde Entschädigungen in Höhe von 151570,58 M. gezahlt

(1904 266 315,45 M. für 590 Tiere).

Influenza der Pferde.

Für diese Seuche besteht die Anzeigepflicht für die Provinz

Ostpreußen und das Königreich Sachsen. In den übrigen

preußischen Regiernngsbezirken und den übrigen Bundesstaaten

besteht zwar keine Pflicht zur Anzeige, doch wird in betrefl‘

der Influenza in Preußen, Bayern, Sachsen, Württemberg, Baden

und Elsaß-Lothringen eine Statistik geführt, die jedoch, soweit

eine Anzeigepflicht nicht eingeführt ist, einen Anspruch auf

Zuverlässigkeit nicht machen kann. Nach dieser Statistik

herrschte die Influenza in Preußen am stärksten im Monat

Januar, 51 Gemeinden und 61 Gehöfte, am schwächsten im

August, 21 Gemeinden und 26 Gehöfte. Es wurden 242 Pferde

als an Influenza verendet gemeldet, davon 50 in Ostpreußen.

In Bayern wurden 22 Gemeinden und 36 Gehöfte betroffen, es

erkrankten 172 Pferde, von denen 17 fielen. In Sachsen sind

267 Erkrankungen aufgetreten und 23 Todesfälle. In Württew‘

berg erkrankten 26 Pferde und verendeten 4; in Baden 16"Pferde,‘
von denen ebenfalls 4 eingingen. In Elsaßl-Lotlliringeri ‘siridin

5 Gemeinden und 15 Gehöften 142 Pferde an Influenza erkrankt,

bis zum Jahresschluß waren 15 gefallen und 1 getötet worden.

Verschleppungen der Influenza fanden statt in einem Falle aus

Mecklenburg nach Sachsen. 3 Pferde in Ostpreußen waren

bereits erkrankt bzw. angesteckt, als sie durch Kauf in einen

neuen Besitz übergingeu. '

Dls 0ruse der Pferde.

Für diese Krankheit besteht Anzeigepflicht nur in Ost

preußen und zwar seit 1. Juni 1905. Es sind in der 2. Jahres

hälfte in Ostpreußen an Druse erkrankt 5785 Pferde, 412 sind

gefallen. Im Verlaufe des 2. Halbjahres wurden 763 Gehöfte

von der Druse betroffen. An erkrankten Pferden gingen beim

Handel in anderen Besitz über: 2 Pferde im Kreise Osterode,

3 und 4 Pferde in den Kreisen Gerdauen und Fischhausen.

Ansteckendsr Scheldenkstarrh der Rinder.

Diese Seuche ist seit dem 1. August 1904 im Herzogtum

Sachsen-Altenburg anzeigepflichtig. Im Jahre 1905 sind hier

4795 Rinder daran erkrankt, davon sind 4 gefallen bzw. getötet

werden. Am Jahresschlusse sind noch 68 Gemeinden und 281

Gehöfte verseucht geblieben. '

In bereits verseucht gewesenen Gehöften kamen wiederholt

Neuausbrüche der Seuche vor. Ihre Ursache wird darin ver

mutet, daß bei dem mangelhaften baulichen Zustand vieler Ställe

eine gründliche Desinfektion der Standorte vielfach nicht erreicht

werden konnte.

Die Ermittlung der Seuchenausbrüche erfolgte in zahlreichen

Fällen in Schlachthäusern und bei der Fleischbeschau. In sehr

vielen Gehöften wurde der ansteckende Scheidenkatarrh bei der
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Untersuchung aller durch die Seuche gefährdeten Tiere im

Seuchenort festgestellt. In drei Fällen erfolgte die Feststellung

bei Revisionen der Händlerställe.

Die zur Bekämpfung des ansteckenden Scheidenkatarrhs

in Sachsen-Altenburg getroffenen Maßnahmen sollen sich im

allgemeinen bewährt haben. Die beamteten Tierärzte berichten

hierüber, daß die Seuche vor dem Inkrafttreten der Anzeige

pflicht mehr oder weniger stark verbreitet gewesen sein soll.

Zur tierärztlichen Behandlung kamen meist nur die Fälle, die

für den Besitzer von Nachteil waren durch Verkalben oder

Unfruchtbarkeit. Leichtere Fälle wurden wenig beachtet, meist

auch nicht erkannt. Nach Einführung der Anzeigepflicht wurde

erst die große Verbreitung der Seuche bemerkbar. Ohne Ein

schreiten gegen sie erlischt die Seuche in der Regel nur sehr

langsam, es wurden zuweilen noch nach neun Monaten, selbst

nach Jahresfrist, die gleichen Erscheinungen vorgefunden, wie

zu Anfang. Bei strenger Durchführung der Bestimmungen und

sorgfältiger Behandlung der kranken Tiere kann aber die

Seuche in vier bis sechs Wochen getilgt sein. Viele Besitzer

erlahmen jedoch vorher. Oft wurde die Seuche auch bei ein

geführtem Schlacht- und Zuchtvieh festgestellt. Durch die Ein

führung der Anzeigepflicht sind die Viehbesitzer auf das Wesen

der Seuche. ihre Erscheinungen und auf die durch sie hervor

gerufenen Schädigungen aufmerksam gemacht worden, so daß

sie rechtzeitig Vorsichtsmaßregeln treffen konnten. Durch das

Verbot des Deckens kranker oder sencheverdächtiger Tiere mit

gesunden Tieren ist die Weiterverbreitung der Seuche in vielen

Fällen verhindert worden. Die anempfohlene Heilbehandlung

hat die Seuche in einer Reihe von Beständen zur Tilgung

gebracht, Viele Besitzer haben aber die Heilbehandlung unter

lassen oder nicht lange oder sorgfältig genug durchgeführt.

Die allgemeine Genehmigung, die Tiere zur Arbeit benutzen

oder zur Weide gehen lassen zu dürfen, hat hierzu beigetragen,

da hierdurch die drückendsten Unbequemlichkeiten beseitigt

waren. Daher mußte die Genehmigung zur Arbeitsleistung und

zum Weidegang nur so lange gewährt werden, als zur Erzielung

des Heilerfolges erfahrungsgemäß nötig ist. Das Verbot des

Standortwechsels und der Zulassung der kranken Tiere zur Be

gattung ist unentbehrlich, hierdurch wird auf lässige Besitzer

ein indirekter Druck zur Behandlung ihrer Tiere ausgeübt.

Milzbrand-Entschädigungs-Reglements.

Das Milzbrand-Entschädigungs-Reglement für die Provinz

14. Februar 1896
Westfalen vom?" 9_A'April 1896

welche unter dem 28. November 1906 von den Herren Ressort

ministern genehmigt werden ist. Als neue Bestimmung ist die

Forderung einer Nachprüfung aufgenommen werden. Der be

treffende ä 1a lautet: Zur Feststellung, ob ein Pferd oder Rind

vieh stark mit Milz- oder Rauschbrand behaftet gewesen ist,

hat eine nach den gesetzlichen Bestimmungen ausgeführte Ob

duktion und außerdem eine vom Provinzialverbande zu ver

anlassende Nachprüfung stattzufinden.

Über die Art der Nachprüfung und über das dabei zu be

achtende Verfahren beschließt der Provinzialausschuß unter

Genehmigung des Ministers für Landwirtschaft, Domänen und

Forsten.

Die Ausführungsbestimmungen zum ä 1a des Entschädigungs

Reglements, welche die Genehmigung des Landwirtschaftsministers

am 7. Dezember 1906 erhalten haben, schließen sich im allge

hat eine Abänderung erfahren,

 

 

meinen den Ausführungsbestimmungen zu dem Milzbrand-Ent

schädiguugs-Reglement für die Provinz Westpreußen an. Da

diese in ihrem Wortlaut in der B. T. W. 1905, S. 174 ff. ver

öffentlicht worden sind, so bedarf es hier nur des Hinweises

auf dieselben. Auf einige Abweichungen soll jedoch aufmerksam

gemacht werden.

Im Anschluß an die Vorschriften über die Versendung des

zur Nachprüfung bestimmten Materials ist noch folgende Be

stimmung getroffen worden:

„Nach dem Fortschreiten der Wissenschaft etwa nötig

werdende Änderungen in der Art und Herstellung der einzu

sendenden Präparate können von dem Vorsteher des Laboratoriums

mit Genehmigung des Ministers für Landwirtschaft usw. angeordnet

werden.“ Es ist dies gewiß eine sehr zweckmäßige Bestimmung,

welche auch in die Ausführungsbestimmungen anderer Milzbrand

EntschädigungsReglements aufgenommen zu Iwerden verdient.

Nach dem Reglement für Westpreüßen muß die Prüfung

des Materials bei Milzbrand selbst in von vornherein zweifelsfreien

Fällen zum mindesten erfolgen durch mikroskopische Unter

suchung und durch Kultur oder Impfung, in nicht ganz zweifels

freien Fällen durch alle drei Methoden, bei Rauschbrand in allen

Fällen durch mikroskopische Untersuchung und durch Impfung.

Das westfälische Reglement schreibt vor, daß die mikroskopische

Untersuchung des eingehenden Materials stets, die Impfung bei

Rauschbrand, die Impfung und Kultur bei Milzbrand in allen

denjenigen Fällen auszuführen ist, in welchen die mikroskopische

Untersuchung kein sicheres Resultat gibt. Hierdurch wird das

Nachprüfungsverfahren sehr vereinfacht, da in sehr vielen

Fällen die mikroskopische Untersuchung in Verbindung mit dem

Obduktionsbefund allein schon eine zweifellose Diagnose stellen

läßt. Die Nachprüfungen in der Provinz'Vf’estfalen sind dem

Kreistierarzt in Münster, nicht einem Departementstierarzt über

tragen. Ein solcher hat jedoch in allen den Fällen, in welchen

die bakteriologische Untersuchung negativ verläuft, ein ge

wichtiges Wort mitzusprechen. Die besprecheude Bestimmung

lautet: „Lassen sich durch bakteriologische Untersuchung Milz

brand- oder Rauschbrandbazillen nicht nachweisen, so übersendet

auf diesbezügliche Anzeige der Landeshauptmann die ihm von

der Ortspolizeibehörde eingereichten Schriftstücke an den vom

Herrn Minister für Landwirtschaft bestimmten Departements

tierarzt zur Untersuchung, ob nach den von dem beamteten

Tierarzt eingesandten Schriftstücken,

1. die nach dem Ergebnis der Obduktion gestellte Diagnose

überzeugend ist und zu Bedenken keinen Anlaß gibt, und be—

jahendenfalls

2. ob der Untergang der Bazillen oder ihre Nichtnachweis

barkeit aus den den Seuchenfall begleitenden Umständen er

klärlich ist.

Sind die Fragen 1 und 2 zu bejahen, so ist die Diagnose

Milzbrand oder Rauschbrand zu bestätigen.

Ist eine der Fragen 1 und 2 nicht zu bejahen, so gilt

die Seuche hinsichtlich der Entschädigungsfrage nicht als fest

gestellt.“

Das westfälische Entschädigungs-Reglement enthält auch

die sehr zweckmäßige Bestimmung, welche übrigens auch schon

in dem alten Reglement vorhanden war, daß die Bildung der

Schätzungskommission zu unterbleiben hat und die Feststellung

des Wertes durch das alleinige Gutachten des Tierarztes für

ausreichend angesehen wird, falls der Besitzer mit diesem Gut



523 BERLINER TIERARZTLICHE WOCHENSCHRIFT. N0. 27.
 

achten einverstanden ist. Nach den Ausführungsbestimmungen

hat die Schätzung des Tieres durch den Kreistierarzt im Anschluß

an die Obduktion stattzufiuden. Ist der Besitzer mit der

alleinigen Abschätzung durch den Tierarzt nicht einverstanden,

so hat die Ortspolizeibehörde oder eintretendenfalls die bestellte

Seuchenkommission die Schätzung durch die Kommission zu

veranlassen. Hierdurch wird das sonst recht komplizierte und

umständliche Abschätzungsverfahren sehr vereinfacht und auch

wesentlich verbilligt, da in vielen Fällen die Kosten für die

Schiedsmänner in Fortfall kommen.

Nach vorstehenden Angaben kann man also das westfälische

Milzbrand-Entschädigungs-Reglement und seine Ausführungs

bestimmungen als sehr zweckmäßig und allen Anforderungen

entsprechend bezeichnen.

Nachwelsung über den Stand der Tlerseuchen in Deutschland

am 15. Juni 1907.

Die Zahlen bedeuten die Kreise (Obcramtsbczirke) usw., eingcklummert die Gemeinden.

Schweineseuche und Schweinepest.
  

 

Ver- q'5 Ver

seuchte ää ä seuchte]

Regierungs- E: Regierungs- ä

bezirk usw. _g; ‘5 ä ; bezirk usw. 2 ‘5 g

Preußen: Sigmaringen . . . —— —

Königsberg. . . . 12 49 16 Waldeck . . . . . 2 6

Gumbinnen . . . . 4 6 2 Bayern:

Allenstein . . . . 6 43 23 Oberbayern . . . . 11 14

Danzig . . . . . . 6 7 6 Niederbayern. . . 5 8

Marienwerder . . 15 42 19 Pfalz . . . . . . . — -—

Berlin . . . . . . . — —— — Oberpfalz . . . . . 1 , 1

Potsdam . . . . . ‘ 12 105 ~ 41 Oberfranken . . 2 l 2

Frankfurt . . . . . 17 68 25 Mittelfranken. . . — —

Stettin . . . . . . 8 9 5 Unterfranken . . . ——— —

Köslin . . . . . . . 5 8 4 Schwaben. . . . . 1 1

Stralsund . . . . . 4 9 10 Württemberg . 2 2

Posen . . . . . . . 24 70 21 Sachsen. . . . . 4 8

Bromberg . . . . . 12 51 23 Baden . . . . 10 12

Breslau . . . . . . 23 250 66 Hessen . . . . . 8 18

Liegnitz . . . . . . 20 135 48 MeckL—Schwerin 7 9

Oppeln . . . . . . 17 66 24 Meckl.-Strelitz . 2 2

Magdeburg . . . . 8 22 15 Oldenburg . . . 13 24

Merseburg . . . . 10 26 11 Sachs.-Weimar_ 3 15

Erfurt . . . . . . 5 16 27 Sachs.-Meiningen 1 3

Schleswig 16 71 33 Sachs.-Altenburg 2 4

Hannover . . . . . 3 9 14 Sachs.-Kob.-Got. 1 1

Hildesheim . . 6 9 12 Anhalt . . . . . . 2 2

Lüneburg . . . . . 9 23 16 Braunschweig 6 15

Stade . . . . . . . 10 12 17 Schwarzb.-Sond. — —

Osnabrück . . . . 3 15 27 Schwarzb.-Rud. -—- —

Aurich . . . . . . — — — Reuß ä. L. . . . . — ——

Münster . . . . . . 9 28 104 Reuß j. L. . . . . — —

Minden . . . . . . 4 11 22 Schaumb.-Lippe 1 1

Amsberg . . . . . 17 ' 48 56 Lippe-Detmold . 5 16

Kassel . . . . . . . 17 40 24 Hamburg . . . . 2 3

Wiesbaden . . 10 3l 33 Lübeck . . . . . - —

Koblenz . . . . . . 6 24 23 Bremen . . . . . — —

Düsseldorf . . . . 14 56 130 Elsaß . . . . . . . 1

Köln . . . . . . . . 3 4 14 Lothringen .. 2 5

Trier . . . . . . . 8 26 23

Aachen . . . . . . 2 4 10

Lungenseuche.

Frei.

Rotz.

Preußen: in den Reg-Bez. Allenstein, Marienwerder, Liegnitz,

Merseburg, Münster, Koblenz, Düsseldorf je 1 (1), Stadtkreis Berlin

 

1 (4). In den Reg-Bez. Gumbinnen, Posen, Bromberg, Breslau je 2 (2),

Potsdam 3 (3).

Bayern: In den Reg-Bez. Oberbayern, Niederbayern je 1 (l).

Sachsen: Kreishauptmannschaft Dresden 1 (l).

Mecklenburg-Schwerin: Wismar, Ludwigslust je 1 (l).

Zusammen 29 Gemeinden (30 im verflossenen Monat), davon 24

auf Preußen (25 im Mai).

' Maul- und Klauenseuche.
  

 

 

a gegenüber d. 31. Mai.
Regierungsbezirk usw. ‚ä? 0 —A ' a’ '"'""q; F

bzw. Staat 3 ‘ä ä g 53 ;, -:5

(" = neu verseucht) ‘E’ ä ‘E’, ‚.5 ,E‚r°::’ ‘E!

:=4 r: c: 12 r:> es

Stralsund 1 a s o l + 2 ’ + 2

Posen . . 1 1 1 o 0 — 1

Magdeburg. 0 o 0 — 1 , — 1 — 1

Preußen zusammen 2 4 4 - 1 l + 1 0

Bayern: |

Mittelfranken . . . 1 1 1 0 0 0

Schwaben . . . . 4 8 30 0 — 1 —- 5

Württemberg:

Neckarkreis . . . 0 0 0 m 1 — 1 —- 1

Schwarzwaldkreis . 1 1 3 o — 1 — 1

Donaukreis . . . . 1 1 3 ' 0 —— 1 , — 3

Baden:

*Freiburg . . . . 1 1 1 + 1 -|- 1 + 1

Mannheim . 0 0 o — 1 — 1 ~ — 2

Elsaß-Lothringen:

Unter-Elsaß 2 2 11 — 2 — 3 —— 18

Ober-Elsaß . 1 1 9 0 0 + 1

Lothringen . 0 0 0 - 2 ‘ — 2 — 3

Zusammen 13 | 19 | 62 — 6 | — 8 ‘ — 31

 

Deutsch-österrelchlsehss Vlehseuchsnilberelnkommen.

Zur Ausführung des deutsch-österreichischen Viehseuchen

übereinkommens vom 25. Januar 1905 sind niinihk=ilir“ in'Preußen'

vom Herrn Minister für Landwirtschaft usw. detaillierte Vor

schriften erlassen worden, durch welche die bisher hierzu er

lassenen Ausführungsbestimmungen ersetzt werden. Das Vieh

seuchenübereinkommen ist in der B. T. W. 1905, S. 326 ff. ein

gehend besprochen werden und bedarf es daher hierzu nur eines

Hinweises auf diese Besprechung. Die neuen Ausführungs

vorschriften regeln zunächst das Verfahren in bezug auf die

nach Artikel 2 notwendigen Ursprungszeugnise. Als Orts

behörden, denen die Ausstellung der Ursprungszeugnisse obliegt,

gelten in Deutschland in Landgemeinden und Gutsbezirken die

Gemeinde- und Gutsvorsteher, in Städten die Ortspolizeibehörden.

Von der Beibringung von Viehpässen kann bis auf weiteres

abgesehen werden für Tiere, die zu Zirkus-Schaustellungen, für

Zoologische Gärten, Wildparks und ähnliche Anlagen bestimmt

sind. Die Tiere müssen aber mit der Eisenbahn getrennt von

andern, für den gewöhnlichen Verkehr bestimmten Tieren trans

portiert werden; ferner müssen sie beim Übertritt über die

Grenze bei der tierärztlichen Untersuchung vollkommen gesund

befunden und von der Ausladestation unmittelbar nach den

Bestimmungsort gebracht werden. In befreit‘ der Großstädte

kann bei der Versendung von Pferden durch Vermittlung der

beiderseitigen Zentralbehörden ausnahmsweise die Genehmigung

zur Einfuhr erteilt werden, auch wenn die Bedingungen des

Artikel 2 nicht erfüllt sind; die Tiere müssen aber amtstierärzt

lich untersucht und hierbei gesund befunden worden sein; auch

muß bescheinigt sein, daß in den Gehöften, in denen die Tiere

untergebracht waren und in deren nächster Umgebung keine

auf Pferde übertragbare anzeigepfllchtige Krankheit herrscht.
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Diese Ausnahme ist damit motiviert, daß in Großstädten vielfach

ständig einzelne Seuchenfälle vorzukommen pflegen.

Daß Viehseuchenübereinkommen gestattet auch Verkehrs

erleichterungen für Trab- und Rennpferde. Diese Pferde können

ohne amtstierärztliche Grenzuntersuchung zugelassen werden, sie

bedürfen nur der Beibringung eines von einem berechtigten

Rennklnb ausgestellten Zeugnisses, welches auch ein Ursprungs

zeugnis der Ortsbehörde und eine amtstierärztliche Gesundheits

bescheinigung enthalten muß. Hierfür sind besondere Formulare

vorgesehen. Zur Ausstellung der Zeugnisse für Rennpferde sind

ermächtigt worden in Deutschland der Union-Klub in Berlin und

der Münchener Rennverein, in Österreich der Wiener Jockey

klnb und in Ungarn der Budapester Magyar lovaragylet. Für

Trabrennpferde haben die gleiche Berechtigung der Münchener

Trabrenn- und Zuchtverein, der Wiener Trabrennverein, der

Budapester Trabrennverein und der Preßburger Trabrennverein.

Die Ausnahmebestimmung für Trabrennpferde gilt jedoch nur

mit der Einschränkung, daß die von den vorgenannten Vereinen

ausgestellten Zeugnisse nur soweit verwendet werden dürfen,

als es sich um die Überführung von Trabrennpferden von den

großen Trabrennplätzeh Deutschlands nach den gleichartigen

Plätzen in Österreich-Ungarn und umgekehrt handelt. Die be

treffenden Plätze sind namhaft gemacht. Es soll ferner von

der Paßpflicht bis auf weiteres abgesehen werden bei wildem

Geflügel (Fasanen, Rebhühner und anderes der Jagd unter

liegende Geflügel). Ebenso sind ausgenommen Sing- und Zug

vögel, die in Käfige gehalten zu werden pflegen. Für ge

schlachtetes Geflügel sind Ursprungszeugnisse ohne Gesundheits

bescheinigung erforderlich. .

Für alle nach Artikel 2 notwendigen Viehpässe werden

besondere Formulare vorgeschrieben.

Gegenüber der Einfuhr aus Österreich-Ungarn nach Deutsch

land verbleibt es hinsichtlich der zurzeit geltenden Einfuhr

verbote, der Eintrittsstationen und der veträrinärpolizeilichen

Grenzuntersuchungen bei den bisherigen allgemeinen und be

sonderen Bestimmungen. In betrefi' der Einrichtung und den

Betrieb derjenigen öffentlichen Schlachthäuser, die für die Ein

fuhr österreichisch-ungarischer Schlachtrinder und Schlachtschafe

geöffnet bleiben, werden besondere Anforderungen gestellt. Zur

zeit sind in Deutschland 116, Preußen 24, Bayern 18, Sachsen 13,

Württemberg 4, Baden 7, Hessen 2, Mecklenburg-Schwerin 7,

Mecklenburg-Strelitz 2, Sachsen-Meiningen 4, Sachsen-Koburg

Gotha 2, Anhalt 3, Sehwarzburg-Sondershausen, Schwarzburg

Rudolstadt, Reuß j. L., Lübeck, Bremen, Hamburg je 1, Lippe

Detmold 2 und Elsaß-Lothringen 22 Schlachthäuser für diese

Schlachttiere freigegeben. Für den Verkehr mit Wild gelten

auch noch die Vorschriften des Wildschongesetzes vom 14.Juli 1904.

Die Viehpässe für Nutz- und Zuchtvieh sind von den Grenz

tierärzten, die Viehpässe für Schlachtvieh von dem Direktor

des Schlachthauses, für das der Transport bestimmt ist, und die

Pässe für Geflügel von dem untersuchenden Tierarzt am

Bestimmungsort 1 Jahr lang aufzubewahren. Über die Frage,

was im Einzelfalle Nutz- und Zuehtvieh und was Schlachtvieh

ist, entscheidet der Grenztierarzt.

Seuchenkranke und verdächtige Tiere müssen an der Grenze

zurückgewiesen werden. Über den Grund der Zurückweisung

ist unter Benutzung eines vorgeschriebenen Musters ein Protokoll

aufzunehmen. Abschriften hiervon sind unverzüglich dem Re

gierungspräsidenten und dem preußischen Grenzzollamt zuzu

 
senden. Vom ersteren ist dem Reichskanzler und dem Land

wirtschaftsminister Anzeige zu machen.

Über Seuchenfälle, Zdie im Inlande bei eingeführtem öster

reichisch-ungarischen Vieh festgestellt werden, ist gleichfalls ein

Protokoll nach einem vorgeschriebenen Muster aufzunehmen,

welches dem Regierungspräsidenten zuzusenden ist. Bei Ein

schleppungen von Gefiügelkrankheiten hat der Regierungspräsident

dem Landwirtschaftsminister, bei Seucheneinschleppungen durch

andere Tiere diesem und dem Reichskanzler Bericht zu erstatten.

Die Eisenbahnwagen, die zum Transport ausländischer Vieh

sendungen benutzt sind, sollen auf den Grenzstationen mit bunten

Zetteln, die den Aufdruck „Auslandsvieh“ tragen, kenntlich ge—

macht werden. Diese bedürfen einer besonders sorgfältigen Des

infektion.

Fleischbeschau, Fleisch- und Viehverkehr.

Unfallversicherung der Schlachthoftierärzte.

Referat, erstattet auf der 6. Versammlung des Vereins preußischer

Schlachthoftierärzte.

Von Schlachthofdirektor Heck-Breslau.

In meinem ersten Referate *) habe ich schon auf die mangelnde

Fiirsorge hingewiesen, die den Schlachthoftierärzten zuteil wird,

wenn sie von Betriebsunfällen betroffen werden. Die Möglichkeit,

von Betriebsunfällen betroffen zu werden, ist für uns aber täglich

vorhanden. Der Verkehr in den Schlachthallen mit ihren Kranen,

Winden und in der Höhe auf Trägern rollenden Fahrkatzen,

das Treiben von Groß- und Kleinvieh in den Straßen und Hallen

des Schlachthofes, das Herumgehen zwischen den mit Messern,

Beilen und scharfen Haken hantierenden Fleischern, das unver

meidliche Herumliegen kleiner ‘Fleitcli-" und Fetteile am Fuß

boden, das alles kann im Augenblick Veranlassung zu einem

ernsten Unfall geben.

Eine weitere Quelle von Gefahren entspringt für uns aus

der Tätigkeit bei Revision und Kontrolle des Maschinenbetriebes.

Aber auch die Fleischheschau selbst kann schwere Schädigungen

des Schlachthoftierarztes herbeiführen. Abgesehen von dem

Hantieren bei Ausübung der Beschau, bei dem der Tierarzt

durch Sturz in das Messer, durch Stöße und Tritte lebender

Tiere, durch Fallen von den Untersuchungsbänken beim An

schneiden der Körperlymphdrüsen mehr oder minder schweren

Unfällen ausgesetzt ist, kann er auch durch Ansteckung bei

Untersuchung infektiösen Materials schwere gesundheitliche Nach

teile davontragen.

Wie ist nun heute für den Schlachthoftierarzt, der als

Kommunalbeamter auf Lebenszeit oder auf Kündigung angestellt

ist, gesorgt, wenn er durch einen im Betriebe erlittenen Unfall

arbeitsunfähig wird oder für seine Angehörigen, wenn er einem

solchen Unfall zum Opfer fallt?

Zunächst ist da der Anschauung entgegenzutreten, daß in

diesen Fällen die Fleischereiberufsgenossenschaft auf Grund des

Gewerbeunfallversicherungsgesetzes einzutreten habe. ä 7 des

angeführten Gesetzes schließt die festangestellten Beamten von

der Wirkung dieses Gesetzes aus. Nach einer Mitteilung der

Fleischerei-Berufsgenossenschaft ist diese Bestimmung eine

zwingende und kann deshalb weder durch Statut noch durch

Vertrag abgeändert werden.

*) Ein auf derselben Versammlung erstattetes Referat betr.

Besserung der Anstellungsverhältnisse der Schlachthoftierärztc.
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Für den Schlachthoftierarzt, soweit er Kommunalbeamter ist,

kommen demnach nur die Bestimmungen des Pensionsgesetzes

vom 27. März 1872 in Frage, soweit dieses Gesetz nach den

Bestimmungen des Kommunalbeamtengesetzes auf die Gemeinde

beamten Anwendung finden muß.*) Die Grundsätze, nach denen

die Pensionsbezüge zurzeit noch festgestellt werden, sind wohl

bekannt. Trifft nun einen in mittlerem Lebensalter stehenden

Schlachthoftierarzt ein Betriebsunfall, der ihn unfähig macht, seinem

Dienst weiter vorzustehen, oder wird er durch den Unfall ge

tötet, so wird die Pension, die er im ersteren Falle bezieht,

nicht hinreichend sein, ihn und seine Familie auch nur an

nähernd genügend zu erhalten, besonders wenn er durch den

‘Unfall in einen Zustand versetzt worden ist, in dem er einer

besonderen Wartung und Pflege bedarf. Im Falle des tödlichen

Unfalles wird das der Witwe und den Kindern zustehende

Witwen- und Waisengeld völlig ungenügend sein zu standes

gemäßem Unterhalt und zur entsprechenden Erziehung der

Kinder. Ein Beispiel mag das erläutern:

Ein Schlachthoftierarzt, der auf eine zehnjährige Tätigkeit

zurückblickt und ein Gehalt von 4000 M. bezieht, verunglückt

im Betriebe derart, daß er dienstunfähig ist. Er bezieht auf |

Grund der jetzigen gesetzlichen Bestimmungen eine Pension von

15/60 seines Gehaltes : 1002 M. Das Ungenügende dieser

Leistung liegt auf der Hand. Führt der Unfall aber zum Tode,

und hinterläßt der Verunglückte eine Witwe und zwei Waisen,

so steht ersterer 40 Proz. der Pension und jedem Kind ein

Fünftel des Witwengeldes zu, das sind in dem gewählten

Beispiel ca. 5e0 M. '

M. H., es ist offensichtlich, daß diese Verhältnisse ab

ändel‘llllgßbedürflig‘. sind. ‚Sehen wir uns nun um, wie es bei

den Staatsbeamten mit der Unfallfirsorge steht. Da müssen

wir feststellen, daß die Kommunalbeamten die Stiefkinder des

Glückes gewesen sind. Sowohl das Reich als auch der Preußische

Staat haben in vorbildlicher Weise für diejenigen ihrer Beamten

gesorgt, die in unfallversicherungspflichtigen Betrieben von Un‚

fällen betroffen werden. Es ist das geschehen durch das Reichs

Unfallfürsorgegesetz vom 18. Juni 1901 und das Preußische

Gesetz betr. die Fürsorge für Beamte infolge von Betriebs

unf'ällen, vom 2. Juni 1902.

Ich führe Ihnen kurz die wichtigsten Bestimmungen des

letzteren Gesetzes an, die mit denjenigen des Reichs-Unfall

fürsorgegesetzes übereinstimmen, soweit es sich um die Ver

sorgung des Unfallverletzten handelt.

g 1. Unmittelbare Staatsbeamte, welche in reichsgesetzlich

der Unfallversicherung unterliegenden Betrieben beschäftigt sind,

*) Eine Novelle zu diesem Gesetze mit Wirkung vom l. April

1907 ab hat die Pensionsverhältnisse wesentlich verbessert. Die

Verbesserungen sind in der Hauptsache folgende: Das Mindestmaß

der Pension —- nach zehnjähriger Dienstzeit — beträgt nicht mehr

“’l„„ des Gehalts, sondern 2'/6‚. Dementsprechend erhöhen sich die

Steigerungssätze auch bei längerer Dienstzeit bis zum 30. Dienst

jahre. Von da ab tritt an Stelle der bisherigen Steigerung von

je l/60 für das Jahr je ‘/„0 des Gehalts, bis zum Höchstbetrage

Von 45/.-‚„. Angerechnct wird in Zukunft die Dienstzeit vom Beginn

des achtzehnten Lebensjahres und, soweit Kriegsdicnste in Frage

stehen, auch noch eine frühere Dienstzeit. Ferner sind die Pensionen

in Zukunft vierteljährlich im voraus, nicht mehr monatlich, zahlbar.

Die Stadt Berlin hat bereits durch Gemeiudcbeschluß dieselben

Grundsätze angenommen, und es ist zu hoffen, daß alle Gemeinden

nachfolgen oder zur Nachfolge gezwungen werden.

 
erhalten, wenn sie infolge eines im Dienste erlittenen Betriebs

unfalls dauernd dienstunfähig werden, als Pension 662/3 Proz.

ihres jährlichen Diensteinkommens.

Personen der vorbezeiclmeten Art erhalten, wenn sie infolge

eines im Dienste erlittenen Betriebsunfalls nicht dauernd dienst

unfähig geworden, aber in ihrer Erwerbsfähigkeit beeinträchtigt

worden sind, bei ihrer Entlassung aus dem Dienste als Pension:

1. Im Falle völliger Erwerbsunfzihigkeit für die Dauer

derselben den im ersten Absatze bezeichneten Betrag;

2. im Falle teilweiser Erwerbsunfzihigkeit für die Dauer

derselben denjenigen Teil der vorstehend bezeichneten

Pension, welcher dem Maße der durch den Unfall herbei

geführten Einbuße an Erwerbsfähigkeit entspricht.

Ist der Verletzte infolge des Unfalls nicht nur völlig dienst

oder erwerbsunfähig, sondern auch derart hilflos geworden, daß

er ohne fremde Wartung und Pflege nicht bestehen kann, so

ist für die Dauer dieser Hilflosigkeit die Pension bis zu

100 Proz. des Diensteinkommens zu erhöhen.

Solange der Verletzte aus Anlaß des Unfalls tatsächlich

und unverschuldet arbeitslos ist, kann in den Fällen des Abs-2

Ziffer 2 die Pension bis zum vollen Betrage des Absatz 1 vor

übergehend erhöht werden.

Steht dem Verletzten nach anderweiter gesetzlicher Vor

schrift ein höherer Betrag zu, so erhält er diesen.

Nach dem Wegfalle des Dienteinkommens sind dem Ver

letzten außerdem die noch erwachsenen Kosten des Heilverfahrens

(ä 9 Abs. 1 Nr. 1 des Gewerbe-Unfallversicherungsgesetzes,

Reichs-Gesetzbl. 1900, S. 585) zu ersetzen.

ä2. Die Hinterbliebenen solcher im ä 1 bezeichneten

Personen, welche infolge eines im Dienst erlittenen Betriebs

unfalls gestorben sind, erhalten:

1. als Sterbegeld, sofern ihnen nicht nach anderweiter Be

stimmung Anspruch auf Gnadenquartal oder Gnadenmonat

zusteht, den Betrag des einmonatigen Diensteinkommens

oder der einmonatigen Pension des Verstorbenen, jedoch

mindestens 50 M.;

2. eine Rente. Diese beträgt:

a) für die Witwe bis zu deren Tode oder Wieder

verheiratung, ebenso für jedes Kind bis zum Ablaufe

des Monats, in welchem das achtzehnte Lebensjahr

vollendet wird, oder bis zur etwaigen früheren Ver

heiratung 20 Proz. des jährlichen Diensteinkommens

des Verstorbenen, jedoch für die Witwe nicht unter

216 M. und nicht mehr als 3000 M., für jedes Kind

nicht unter 160 M. und nicht mehr als 1600 M.

Die Renten dürfen zusammen 60 Proz. des Diensteinkommens

nicht übersteigen.

ä6. Der Bezug der Pension beginnt mit dem \Vegfalle

des Diensteinkommens, der Bezug der Hinterbliebenenrente mit

dem Ablaufe des Gnadenquartals oder Gnadenmonats, oder, soweit

solche nicht gewährt werden, mit dem Ablaufe derjenigen Zeit,

für welche nach g 2 Abs. 1 Ziffer 2 das Diensteinkommen oder

die Pension weiter bezogen ist.

ä 7. Ein Anspruch auf die in den 5g 1 bis 3 bezeichneten

Bezüge besteht nicht, wenn der Verletzte den Unfall vorsätzlich

oder durch ein Verschulden herbeigeführt hat, wegen dessen auf

Dienstentlassung oder auf Verlust des Titels und Pensions

anspruchs gegen ihn erkannt oder wegen dessen ihm die Fähig
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keit zur Beschäftigung in einem öffentlichen Dienstzweig ab

erkannt worden ist.

Der Anspruch kann, auch ohne daß ein Urteil’ der bezeich

neten Art ergangen ist, ganz oder teilweise abgelehnt werden,

falls das Verfahren wegen des Todes oder der Abwesenheit der

Betreffenden oder aus einem anderen in seiner Person liegenden

Grunde nicht durchgeführt werden kann.

g 8. Ansprüche auf Grund dieses Gesetzes sind, soweit

deren Feststellung nicht von Amts wegen erfolgt, bei Vermeidung

des Ausschlusses vor Ablauf von zwei Jahren nach dem Eintritte

des Unfalls bei der dem Verletzten unmittelbar vorgesetzten

Dienstbehörde anzumelden. Die Frist gilt auch dann als gewahrt,

wenn die Anmeldung bei der für den Wohnort des Entschädigungs

berechtigten zuständigen unteren Verwaltungsbehörde erfolgt ist.

In solchem Falle ist die Anmeldung unverzüglich an die zu

ständige Stelle abzugeben und der Beteiligte davon zu benaclr

richtigen.

ä 13. Die in den 1 und 2 des Reichs-Unfallfürsorge

gesetzes vom 18. Juni 1901 aufgeführten Personen, desgleichen

die Beamten anderer Bundesstaaten und der deutschen Kommunal

verbände, sowie deren Hinterbliebenen, für welche durch ;die

Landesgesetzgebung bzw. durch statutarische Festsetzung gegen

die Folgen eines im Dienste erlittenen Betriebsunfalls eine den

Vorschriften der 1 bis 7 mindestens gleichkommende Fürsorge

getroffen ist, haben wegen eines Unfalls (ä l) aus Preußischen

Landesgesetzen einen Anspruch auf‘ Ersatz des durch den Unfall

erlittenen Schadens nur in Höhe der ihnen danach zukommenden

Bezüge sowohl gegen das Reich und den Preußischen Staat,

gegen diejenigen Preußischen Kommunalverbände, welche

ihre Beamten die Unfallfiirsorge in dem vorgedachten Um

"1

fange getroffen haben.

Sie sehen, meine Herren, aus dem Vorgetragenen

1. daß die Fürsorge, die den unmittelbaren Staatsbeamten

zuteil wird, eine wesentlich weitergehende ist als für die

Kommunalbeamten ;

2. daß den Gemeinden die Möglichkeit gegeben ist, durch

statutarische Festsetzungen für ihre Beamten die gleiche

Fürsorge zu treffen, wie Reich und Staat.

Bisher haben nur wenige Gemeinden das Beispiel des Staates

nachgeahmt, meist wohl auch nur größere. Im Februar vorigen

Jahres habe ich in einem denselben Gegenstand behandelnden

Aufsatz das Ortsstatut veröffentlicht,*) durch welches die Stadt

gemeinde Breslau eine der staatlichen Fürsorge gleiche für ihre

Beamten eingeführt hat. Ich füge hier das den gleichen Zweck

'verfolgende Ortsstatut der Stadt Barmen bei:

51. Das Gesetz vom 2. Juni 1902 betr. die Fürsorge für

Beamte infolge von Betriebsunfällen wird auf die Beamten und mit

Ruhegehaltsberechtigung angenommenen Angestellten, welche in

reichsgesetzlich der Unfallversicherung unterliegenden Betrieben der

Stadt Barmen beschäftigt sind, sinngemäß angewendet. 52. Das

Gesetz vom 2. Juni 1902 wird ebenso auf andere Beamte und mit

Ruhegehaltsberechtigung angenommene Angestellte angewendet,

wenn sie infolge eines im Dienst erlittenen Unfalles dauernd dienst

unfähig oder in ihrer Erwerbsfähigkeit beeinträchtigt werden, sowie

auch auf die Hinterbliebenen eines Beamten oder mit Ruhegehalts

berechtigung angenommenen Angestellten, wenn er infolge eines

im Dienste erlittenen Unfalles gestorben ist. ä 3. Steht den

Beamten auf Grund einer von der Stadt oder mit städtischen Beiträgen

abgeschlossenen Versicherung gegen Unfall ein Anspruch auf ein

malige oder wiederkehrende Bezüge zu, so werden die nach 55 1 und 2

*) Nr. 15 der B. T.W., Jahrgang 1906.

 

dieses Ortsstatuts zustehenden städtischen Leistungen nur gewährt,

wenn die Leistungen aus der Unfallversicherung der Stadt zufließen '

oder der entsprechende Anspruch an die Stadt abgetreten wird.

ä 4. Die Stadtverordnetenversammlung setzt die Renten und

Pensionen fest,‘ welche den Beamten und mit Ruhegehaltsberech

tigungen angenommenen Angestellten oder deren Hinterbliebenen

zu gewähren sind. Der Oberbürgermeister setzt das Sterbegeld

gemäß 5 2 Nr. 1 de Gesetzes vom 2. Juni 1902 oder die zu er

setzenden Kosten des Heilverfahrens fest. Der 5 7 des Gesetzes

über die Anstellung und Versorgung der Kommunalbeamten vom

30. Juli ‚1899 ist auf diese Festsetzungen anzuwenden.

Meine Herren! Unser aller Interesse gebietet uns, alle

Gemeinden zu gleichem Vorgehen zu veranlassen. Die Zeit

dazu ist ungemein günstig, insofern als zurzeit im Reichsamt des

Innern ein Gesetzentwurf vorbereitet wird, der die Unfallver

sicherung auf alle Unfälle ausdehnen soll, die sich im öffentlichen

Dienste, auch dem der Gemeinden, ereignen.

Wir haben also die Pflicht, diese Gelegenheit wahrzunehmen,

um uns eine Sicherheit gegen Unfälle aus Betriebsgefahren zu

verschaffen, wie sie den Beamten des Reiches und des Preußi

schen Staates schon längst gewährt worden ist. Deswegen

schlage ich vor, an das Reichsamt des Innern den Antrag zu

richten, bei der dem Vernehmen nach beabsichtigten Ausdehnung

der Unfallversicherung auf alle im öffentlichen Dienste sich er

eignenden Unfälle auch die in öffentlichen Schlachthöfen amtlich

tätigen Tierärzte dem Schutze des kommenden Gesetzes zu

unterstellen.*)

Standesangelegenheiten.

Das unliebsame Verhältnis zwischen dem Magistrat in

Berchtesgaden und dem früheren Schlachthaustierarzt Groll da

selbst ist noch in aller Erinnerung. Groll wurde die Stelle

gekündigt, eine Neubesetzung ‘der Stelle durch einen Tierarzt

erfolgte nicht. Gegen den Magistrat hatte Groll wegen der

Kündigung Klage erhoben, da die Kündigung einseitig erfolgte.

Das Gericht hat nunmehr gegen den Magistrat entschieden und

denselben zur Zahlung von 1000 M. pro Jahr als Ersatz des

dem Distriktstierarzt durch die einseitige Kündigung verur

sachten Entganges des Einkommens und des Verlustes der mit

der Schlachthaustierarztstelle verbundenen Wohnung verurteilt.

Groll ist jetzt Zuchtinspektor in Traunstein.

Nachdem der verdienstvolle bisherige Leiter des großen

Münchner Schlacht- und Viehhofs, Magin, am 1. Mai d. J. aus

seinem Amte ausgeschieden war, wurde die Stelle neu aus

geschrieben unter Bedingungen, die in schlachthoftierärztlichen

Kreisen peinliches Aufsehen erregten. Dem Vernehmen nach

hatten sich nur 9 Bewerber um die Stelle gemeldet. Gewählt

wurde vom Magistrat der bisherige Direktor des Schlachthofes

zu Metz, Opel. In ihrer Nr. 26 vom 30. Juni d. J. bringt

die Deutsche Schlacht- und Viehhofszeitung die überraschende

und unerquickliche Mitteilung, daß in der letzten Sitzung des

Gemeindekollegiums der Magistratsbeschluß betr. die Besetzung

der Schlachthofdirektorstelle die Zustimmung des Kollegiums

nicht fand, sondern mit allen gegen eine Stimme ablehnte.

Neue Grundsätze über Milchgevvinnung und Mllchernährunq und eine Muster»

anstalt für deren Verwirklichung.

Von A n d r e a s M a r c u s - Maastricht.

M. knüpft an die Beobachtungen von Poels und seine eigenen

an, aus denen hervorging, daß frische Muttermilch eine ausgesprochene

*) Der Antrag wurde von der Versammlung angenommen und

der Vorstand mit der weiteren Ausführung beauftragt.
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bakterizide Eigenschaft hat. Diese Angaben fanden neuerdings

eine Bestätigung durch C. J. Koning, über dessen wichtige

Arbeiten, soweit sie biologischer und bakteriologischer Natur sind,

Marcus ein ausführliches Referat gibt.

K. stellt zunächst fest, daß in ungekochter, frischer Kuhmilch

unter gewissen Verhältnissen die Zahl der Bakterien eine Zeitlang

abnimmt bis zu einem Minimum. Von da ab steigt der Bakterien

gehalt wieder. K. nennt den ersten Zeitraum die bakterizide

Phase und gibt von derselben folgende Definition: „Unter

bakterizider Phase verstehe ich diejenige Periode der Milch,

in welcher die Zahl der darin anwesenden Bakterien sich verringert

oder zuletzt konstant bleibt.“

Als Beispiel sei eine der vielen Untersuchungen angeführt:

Zahl der Bakterien in 1 g Milch

. . beim Empfang . 210000

bag3::lde nach 2 Stunden. 165000

„ 18 „ 160 000

„ 30 „ 580000

„ 42 .. . 840000

,. 60 ,. . 3 241 000

Die beim Melkakt gewonnene Milch unterscheidet K. in drei

Qualitäten: die ersten Strahlen, d. h. die ca. 400-600 g betragende

zuerst gewonnene Milch, ist reich an Bakterien, die mittleren

Strahlen, die Hauptmenge der Milch, ist arm an Mikroben, die

letzten Strahlen, meist eine geringe Menge, enthalten viel Keime,

mitunter mehr als die ersten Strahlen.

Die bakterizide Phase erstreckt sich bei dem ersten Quantum

bis zu sechs Stunden nach dem Melken, bei dem zweiten Quantum

sogar bis zu 30 Stunden und darüber.

K. nahm nun vielfache Untersuchungen von Stalluft vor, um

den Einfluß der Stallinfektion auf die Milch kennen zu lernen. Zu

diesem Zwecke wurden Platten in Höhe des Kuheuters vor, zwischen

und hinter den Kühen aufgestellt und 30 Sekunden lang der Stall

luft ausgesetzt. Die gefundene Zahl Bakterien wurde auf 100 cm’

bei einer Expositionsdauer von l Minute angerechnet. Es ergaben

sich bei einer Außentemp0ratur„ von 1—-9° (l und. einer Stall

temperatur von 8—18° C ISO—1041‘ Keime auf 100 cm’ bei 1 Minute

Exposition. Daraus ist ersichtlich, welche Mengen von Bakterien

während der Melkdauer in den Melkeimer fallen können.

Die Resultate seiner theoretischen Untersuchungen faßt K. haupt

sächlich in folgenden Sätzen zusammen:

Die Milch beharrt, nachdem sie die Milchdrüse verlassen hat,

in einem Stadium, während dessen keine Vermehrung, sondern eine

Verminderung der darin enthaltenen Bakterien beobachtet werden

kann.

In möglichst reinlich gewonnener Milch entfalten

die bakteriziden Körper einen lttngerwfihrendcn Ein

fluß.

Die bakteriziden Körper sind bei 370 (‘ wirksam als bei

niedrigen Temperaturen.

Kolostrum entfaltet eine sehr erhebliche bakterizide Wirkung

besonders auf das Bacterium coli. Durch Kochen verliert

die Milch ihr bakterizides Vermögen.

Zur Erhaltung der bakteriziden Wirkung der Milch ist es er

wünscht. dieselbe möglichst reinlich zu gewinnen, baldigst zu

kühlen, zu transportieren und zu verwenden.

Vor dem Melken soll jede Bewegung im Stalle möglichst —

wie das Umschütteln der Streu und die Fütterung der Tiere — ver

mieden werden. Während des Melkens verdient die Fixierung der

dem Haarkleid der Kühe anhaftenden Bakterien daselbst mittelst

feuchter Spanntücher alle Empfehlung.

Im Euter erfolgt durch den Striehkanal eine fortwährende Bak

terieninvasion; der Strichkanal sowie die Zisterne und die höher

liegenden Milchkanllle sind also nicht steril. Das Euter enthält nur

wenig Bakteriensorten, weil die bakteriziden Körper die meisten

Arten töten. Der Melker entferne somit die ersten Milchstrahlen.

K. ist in der glücklichen Lage. seine Ansichten als Leiter einer

nicht auf Gewinn berechneten Mustermilchanstalt zur Ausführung

und Geltung zu bringen.

Die von Marcus ausführlicher beschriebenen Einrichtungen

 

 

weichen von den bekannten neueren derartigen meist, unter tier

ärztlicher Leitung stehender Anstalten nicht erheblich ab. Besondere

Sorgfalt wird auf die Vermeidung jeden Luftzuges während des

Melkens gelegt.

Von besonderem Interesse dürfte noch die Beschreibung der

Stalleinrichtung sein. Es findet in denselben Holz absolut keine

Verwendung, als Baumaterial findet nur Eisen und Stein Verwendung.

Die Wände sind bis 1,80 Meter vom Boden mit weißen Ziegeln ver—

kleidet. Die Bodenziegeln (weiß und blau) sind in Zement gelegt.

Die Kühe stehen auf erhöhten Standplätzen und sind nach dem

Mittelgang gestellt, welcher 3 Meter breit ist, während die Seiten

gänge 1,15 Meter breit sind. R.

Genehmigung von Schlachtvlehversleherungeu.

übe.rvcrwaltungsgerlchtseutscheidung. (Aus der „Allgemeinen Flelschcrzeltung",

Juli 1906.)

Die Schlachterinnung zu Neumünster hatte eine Schlachtvieh

versicherung eingerichtet. Nach dem Gesetz vom 12. Mai 1901 ist

für den Geschäftsbetrieb von Privatversicherungen eine Erlaubnis

der Aufsichtsbehörde erforderlich; die Erlaubnis soll Versicherungs

vereinen auf Gegenseitigkeit nur versagt werden, wenn der tie

schüftsplan mit gesetzlichen Vorschriften in Widerspruch steht, oder

die Interessen der Versicherten nicht ausreichend gewahrt erscheinen.

Auf Erfordern des Regierungspräsidenten zu Schleswig hatte die

Innung ihre Satzungen zur Genehmigung eingeschickt; die Satzungen

gingen an das Aufsichtsamt für Privatversicherungen und wurden

hier in verschiedenen Punkten beanstandet. Die Innung weigerte

sich, zwei der geforderten Änderungen vorzunehmen, und der

Regierungspräsident lehnte infolgedessen die Genehmigung ab.

Zugleich erhielt die Innung von der Polizeiverwaltung im Auftrage

des Präsidenten eine Verfügung, durch welche unter Strafandrohung

Einstellung des Betriebes gefordert wurde. Die Innung erhob

darauf drei Klagen: 1. gegen die Versagung der Genehmigung, wo

bei betont wurdc, daß der Regierungspräsident nicht als Aufsichts

behörde gemäß den Vorschriften des Versicherungsgesetzes gelten.

könne, vielmehr eine Zentralinstan,z entscheiden müsse; 2.11'iß0h.

vergeblicher Beschwerdeüber den Regierungspräsidenfifllhbeim Ober

präsidenten auch darüber Klage, und ‘3. eine Klage gegen die

Polizeibehürde in Neumünster. (Letztere wurde vom Bezirks

ausschuß zu ungunsten der Polizeibehörde entschieden, kam aber

durch Berufung ebenfalls an das Oberverwaltungsgericht.) Das

Oberverwaltungsgericht verband alle drei Sachen und entschied in

allen Punkten zu ungunsten der Schlachterinnung. Das O. V. G.

schloß sich den Gründen für die Versagung an: Die Zuständigkeit

des Regierungspräsidenten sei einwandfrei; eine einheitliche Recht—

sprechung auf diesem Gebiete werde für Preußen durch das U. V. G.

gewährleistet. Endlich stehe der Polizeibehörde das Recht zu.

strafbare Handlungen zu verhindern; nach den gesetzlichen Vor

schriften aber sei der Betrieb einer nicht genehmigten Versicherung

strafbar; die Polizeibehörde war daher ebenfalls zu ihrer Verfügung

berechtigt.

Die Polizeiverwaltung zu Bnnzlau hatte unter Zustimmung des

Magistrats eine Bestimmung getroffen, nach der vom l. November 1900

ab im hiesigen städtischen Schlachthause das Schlachten nach

jüdischem ltitus verboten wurde. Dem Verbote vorausgegangen

waren u. a. zwei Probeschächten, denen Sachverständige, Mitglieder

der städtischen Kollegien und jüdische Mitbürger beiwohnten.

Infolge des Sehäcbteverbots waren die jüdischen Familien mit

ritueller Wirtschaftseinrichtung gezwungen, ihr Fleisch von auswärts,

meist aus Löwenberg, zu beziehen Ein Gesuch an die Polizei

verwaltung beziehungsweise den Magistrat um Zurücknahme des

Verbots war erfolglos. Der Vorstand der Synagogengemeinde wandte

sich daher mit der Bitte an den Regierungspräsidenten und alsdann

an den Minister des Innern, die das Schächteverbot betreffende

Polizeiverfügung aufzuheben. Daraufhin ist dem Vorstande der

Synagogcngemeinde vom Regierungspräsidenten zu Liegnitz mit

geteilt worden, daß auf jene Eingabe der Minister die hiesige Polizei

vcrwaltung veranlaßt habe, die unter dem 31. Oktober v. J. erlassene

Ortspolizeiverordnung betreffend das Verbot des Schächtens auf-v

zuhebeu.
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ist die Polizei berechtigt, polizeilich genehmigten Fahrikbetriehen nach- ' Allsfllhrungsgesetzes vom 28. Juni 1902 (G.-S. S. 229) verordne ich

trägllch Beschränkungen aufzuerlegsn?

Nach 5 16 der Gewerbeordnung ist zur Errichtung von Anlagen,

die durch die örtliche Lage oder die Beschaffenheit der Betriebs

stätte für die Bürger oder Bewohner der benachbarten Grundstücke

oder für das Publikum überhaupt erhebliche Nachteile, Gefahren

oder Belästigungen herbeiführen können, die Genehmigung der nach

den Landesgesetzen zuständigen Behörde erforderlich. Diese Ge

nehmigung bleibt gemäß ä 25 der Gewerbeordnung so lange in

Kraft, als keine Änderung in der Lage oder der Beschaffenheit der

Betriebsstätte rmrgenommen wird; erst dann ist von neuem die

Genehmigung nachzusuchen. Die Frage, ob die Polizei berechtigt

ist, behördlich genehmigten Anlagen nachträglich Beschränkungen

aufzuerlegen, ist in’ den verschiedenen deutschen Bundesstaaten

nicht gleichmäßig geregelt. Das preußische Oberverwaltungsgericht

hat dahin entschieden, daß besondere Änderungen zum Schutze

des'Pnbliknms oder eines Teiles desselben gegenüber dem Inhaber

einer genehr'nigten Anlage grundsätzlich nach Reichsrecht unzulässig

sind. Auf diesen Standpunkt hat: sich auch das Oberlandesgericht

Hamburg gelegentlich eines seiner Entscheidung unterstellten Falles

gestellt.

Dem Besitzer einer chemischen Fabrik war seinerzeit der

Betrieb seiner Anlage vorbehaltlos gestattet worden. Infolge zahl

reicher Beschwerden sah sich später die Behörde veranlaßt, dem

Fabrikbesitzer zu befehlen, Vorkehrungen gegen die Verbreitung

des lästigen Geruches zu treffen, und daraufhin strengte der von

diesen Maßnahmen Betrofl'ene gegen die Behörde eine Klage mit

dem Antrage an, den frag]. Befehl aufzuheben.

Das Oberlandesgericht Hamburg hat dem Kläger recht

gegeben. Festgestellt ist, so heißt es in den Gründen, daß seiner

zeit bei Genehmigung der Anlage kein für den vorliegenden Fall

in Betracht kommender Vorbehalt gemacht werden ist, wohl aber

sind solche Vorbehalte gemacht worden, als das Fabrikgebäude

vergrößert und der Betrieb erweitert wurde. Diesen Vorbehalten

entsprechend hat jedoch der Fabrikbesitzer gehandelt, sie kommen

also hier nicht in Frage, denn die beklagte Behörde kann eben nur

inso't'eit Vorscbriftemmachem"nih ih'r' Inhält‘durch den Inhalt jener

Vorbehalte gedeckt wird. Ganz richtig habe sich das preußische

Oberverwaltungsgericht dahin ausgesprochen, daß das im Gesetz

geregelte Verfahren nicht nur zum Schutze des Publikums, sondern

auch zum Schutze des Unternehmers gegen künftige Anfechtungen

eingeführt sei. Der Unternehmer wollte also nicht bloß gegen eine

Untersagung der Benutzung seiner Anlage, sondern gegen jede

nachträgliche polizeiliche Anforderung sichergestellt werden. Da

im vorliegenden Falle also die Behörde zu ihrem Vorgehen nicht

befugt war, so hatte der Kläger mit Recht die Ausführung des an

ihn ergangenen Befehls verweigert (Oberlandesgericht Hamburg vom

10. 11. 05.) (Aus Zeitschrift f. d. gesamte Kälte-Industrie 1906, Heft 9.)

Haftung für Tuberkulose heim Schlachtrind.

Das Oberlandesgericht in (‘öln a. Rh. hat in der Streitsachc

eines Fleischers gegen einen Viehverkäufer wegen eines Schlacht

rindes, das mit: Tuberkulose in dem Grade behaftet war, daß sein

Fleisch als erheblich herabgesetzt im Nahrungs— und Genußwert

der Freibank überwiesen werden mußte, zu gunsten des Fleischers

entschieden, indem es ausführte, daß für Mängel, welche die Taug

lichkeit und den Wert des Tieres erheblich mindern, der Verkäufer

die Haftung trüge. Diese Auffassung entspräche auch den Er

örterungen, welche der Beschlußfassung des Bundesrates über die

in der Kaiserlichen Verordnung enthaltenen Vorschriften voraus

gegangen seien und die darin gipfelten, daß eine Beschränkung im

Sinne dieser Verordnung auch dann gegeben sei, wenn das Fleisch

seiner Beschaffenheit wegen auf die Freibank verwiesen worden sei.

Pollzslvsrordnung, betreffend d|s Ausdehnung des Bosohauzwangs.

Auf Grund der ää 137 und 139 des Gesetzes über die all

gemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (G.-S. S. 195), der ää 6,

12, 15 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850

(G.-S. S. 2651, sowie der 55 l, 24 und 27 Abs. 2 und 3 des Reichs

gesetzes. betreffend die Schlachtvieh- und Fleischbeschau vom

3. Juni 1900 (R.-G.-Bl. S. 547). sowie des 5 13 des preußischen

 

nach Zustimmung des Bezirksausschusses für den Umfang des

Regierungsbezirks Danzig was folgt:

5 l. Die im 15 1 Abs. 1 des Beichstleischbeschaugesetzes vom

3. Juni 1900 bezeichneten Schlachttiere unterliegen auch bei Haus

schlachtungen (g 2 a. a. O.) dem Beschauzwange gemäß den Vor

schriften dieses Gesetzes und der zu seiner Ausführung erlassenen

Bestimmungen, sofern ein Fall der Notschlachtung (5 1 Abs. 3 a. a. O.)

vorliegt.

Bei Schlachtungen im unmittelbaren Anschluß an plötzliche

äußere Einwirkungen kann die Beschau vor und nach dem Schlachten

unterbleiben, wenn das Fleisch im Haushalt des Eigentümers ver

wendet werden soll und das betrefiende Tier vorher keine Krankheits

erscheinungen gezeigt hat.

ä 2. Hausschlachtungen, die von Privatpersonen in privaten

Schlachthäusern der Fleischer vorgenommen werden, unterliegen

dem gesetzlichen Beschauzwange.

‚S 3. Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung unterliegen

den Strafbcstimrnungen im 5 27 Nr. 2 und 3 des Beichsfleisch

beschaugesetzes vom 3. Juni 1900, soweit nicht durch anderweitige

Bestimmungen höhere Strafen angedroht sind.

_S 4. Die Polizeiverordnnng tritt mit dem Tage ihrer Ver

kündigung in Kraft. ‘

Danzig, den 31. Mai 1907.

Der BegierungsPräsident.

Baktsrlologlsohs Untersuchung des Fleisches notgeschlachteter Tiere.

In einer von der Landwirtschaftskammer filr die Provinz

Schleswig-Holstein an den Regierungspräsidenten gerichteten Ein

gabe betreffend die bakteriologische Untersuchung von Fleisch

notgeschlachteter Tiere heißt es: In der Provinz Schleswig-Holstein

werden im Laufe des Jahres mehrere tausend Notschlachtungen

an Rindern, Schweinen und Pferden vorgenommen. Hierdurch

sollen die kranken Tiere, soweit es irgend angängig ist, für den

Besitzer verwertet werden und dem Konsum erhalten bleiben. Der

Genuß von Fleisch notgeschlaehteter Tiere hat nach der Erfahrung

in einem seid‘ hohen Prozentsatz"(80‘I’i'iiidiii‘) zu 'schwcr‘e’n ‘Er

krankungen und nicht selten zum Tode von zahlreichen Kon

sumenten unter Vergiftungserscheinungen geführt. Es muß deshalb

mit allen zu Gebote stehenden Mitteln danach gestrebt werden,

einmal die Gesundheit der Fleischkonsumenten in weitgchendste'r

Weise zu schützen, und ferner große Werte dorn Nationalvermögen

zu erhalten. In weiterer Erörterung dieser Angelegenheit richtet

die Landwirtschaftskammer an den Regierungspräsidenten die Bitte,

dahin zu wirken, daß die zuständigen Sachverständigen eine ein

gehende bakteriologische und kulturelle Untersuchung bei Not

schlachtungen im Zweifelsfalle vornehmen. Für den Fall, daß den

Sachverständigen die notwendigen Apparate und Versuchstiere

nicht zur Verfügung stehen, ist die Landwirtschaftskammer bereit,

in ihrem bakteriologischen Institut in Kiel die notwendigen Unter

suchungen vornehmen zu lassen. ——- Der Regierungspräsident hat

der Bitte durch Erteilung von Anweisung an die Unterbchörden

entsprochen.

' Zur Tuberkulose der Kälber‘.

' Von Polizeitierarzt H. Mielach-Freiberg i. Sa.

Im Jahre 1906 waren in Freiberg von 5345 Kälbern 60 =

1,12 Proz. mit Tuberkulose behaftet. Nach der Feststellung M.

hatten sich 10 auf dem Wege der Fütterung infiziert = 16,67 Proz.

der erkrankten, bei 50 = 83,3 Proz. der erkrankten war der Nabel

die Eintrittspforte für den Infektiopsstoif. Die Organe waren an

der Erkrankung w‚ie folgt beteiligt:

Leber bzw. Portaldrüsen . 100,00 Proz.

Lunge . . . . . . . . 45,00 „

Darmkanal bzw. Gekrösdrllsen . 16,67 ,.

Milz 45,00 „

Nieren . . . 15,00 „

Fleischlymphdrüsen . . . 16,67 ,.

Auf 977 tuberkulöse Kühe kamen 60 tuberkulöse Kälber, das

sind 6,14 Proz. Von den 977 tuberkulösen Kühen waren 80 mit

Tuberkulose der Uterinschleimhaut behaftet. Daraus erklärt sich
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wohl die hohe Tuberkuloseerkrankungsziffer der Kälber, die ebenso

wie die in Freiberg zur Schlachtung kommenden Kühe Repräsentanten

meist dürftiger Schläge sind.

(Rundschau auf dem Gebiete der gesamten Fleischbeschau

und Trichinenschau. Nr. 8. 1907.)

Über einen Fall sogenannter leoorin— (Lecithin-) Milz.

. Von Dr. Dobers, Weißensee.

Bei einem ca. 1‘‚:', Jahr alten Holländer Bullen zeigte die ganze

Milz ein lehmartiges Gelb und eine abnorm weiche Beschaffenheit

des Gewebes. Die gelbe Farbe wurde äußerlich durch eine große

Menge hochroter Punkte unterbrochen. Das Innere des Parenchyms

zeigte dieselbe lehmartige ‘Farbe und gleichmäßig hochrote Follikel.

Das weiche Parenchym ließ ich auf dem Durchschnitt mit dem

Messer breiartig abstreichen. Die im Berliner hygienischen Institut

vorgenommene histologische Untersuchung ergab, daß das Milz

gewebe nicht abweichend gestaltet war, aber eine große Zahl

kleiner, bald rechteckig. bald polymorph gestalteter Platten enthielt.

Sie fanden sich sowohl in Pulpa als auch Bindegewebe, im Lumen

der Blutgefäße, in den Ampullen und in den Malpighischen Körper

chen. Die Anhäufung der Plättchen dürfte die abnorme Färbung

der Milz verursacht haben.

Die chemische Untersuchung ergab die Anwesenheit reichlicher

Mengen von Lecithin„daher die Bezeichnung.„Lecithinmilz“.

Ansammlungen einer zum mindesten ähnlichen Substanz des

Jecorins kommen in der Milz gleichfalls vor. Es handelt sich

um einen stark phosphorhaitigen Körper, dessen Klassifiziemng

noch nicht einwandfrei feststeht.

Der Befund ist sehr selten. In der Veterinärmedizin ist nur

ein Fall bekannt vom Berliner Schlachthof.

Zeitschrift für Fleisch- und .\lilchh_vgicne, April 1907.

Die Fleischbeschauer im „Bericht über das Vcteriniirwesen im Königreich

Sachsen für das Jahr i905“.

Die Zahl der Schaubezirke betrug 1215, zu denen noch

34..Schiachthöfe hinuutreten. Es fungierten 251 Tierärzte und

1155 Laienfleischbeschauer. Von letzteren übten 1071 zugleich die

Trichinenschau aus. Außerdem waren noch 783 Personen lediglich

mit der .Trichincnschau beschäftigt, davon 282 an Schlachthöfen.

Im ganzen Königreich gab es 963 Freibiinke.

Von den geschiachteten Tieren wurden untersucht

dm'_ch Tierarzt‘, durch Laienfleisch

beschauer

Pferde 100‚— Proz. —,-— Proz.

Ochsen . 88,76 .. 11,24 ..

Bullen 84,79 „ I 15,21 - l
Kühe . 65,42 “ l 72 Proz. 34,58 k I 28 Proz.

Jungrinder . 62,63 „ 37,37 .

Kälber 78,06 - 21,94 „

Schweine 63,26 .. 36,74

Schafe 88,50 _ 11,50

Ziegen 19,90 .. 80,10 ..

Hunde 40,88 .. 59,12 „

Die sachliche Unzhständigkeit der Laienfleischbeschauer hat

sich teils vor, teils nach der Schlachtung ergeben bei

3,40 Proz. der geschlachteten Ochsen '

3,27 - _ „ Bullen i 9,71 Proz.

10,97 .. .. ‚. Kühe l der Rinder

10,66 .. .. .. Jungrinder

1,04 .. . - Kälber

' 2,05 .. „ .. ‚ Schweine

0,91 - .. ‚. Schafe .

0,45 „ ~. .. Ziegen

1,55 .. .. .. Hunde

Gegen die Entscheidungen der Beschauer wurde Berufung ein

gelegt in 51 Fällen (44 im Vorjahre). hierbei wurde das angefochtene

Gutachten bestätigt in 34 Füllen, gemildert in 11 Fällen, verschärft

in 6 Fällen.

Bei den Nachprüfungen durch die Bezirkstierärzte wurden

12 l“leischbeschauer als ungenügend zurückgewiesen und ihrer

Stellung cinstweilig enthoben. dafern sie nicht freiwillig zurück

 

traten. Vom Trichinenschaupersonal bestanden 30 Schauer die

Nachprüfung nicht oder traten vor derselben von ihrer Stellung

zurück. Die Mehrzahl der bei der Nachprüfung zurückgewieseneu

Trichinenschauer konnte indessen nach Wiedererlangung des

Befähigungsuachweises erneut angestellt werden.

Von den Laienfleischbeschauern wurden 9 wegen Unzuverlässig

keit, unerlaubter Gebührenerhebung‚ nachlässiger Amtsführung und

weil sie als Hausschiitchter tätig waren, ihrer Stellung dauernd ent

hoben. Unter den Trichinenschauern waren 6, die wegen Unzuver

lässigkeit ihre Tätigkeit einstellen mußten. Außerdem wurden

27 Laienflcischbeschauer mit Geldstrafen von 5—100 M. belegt, weil

sie sich verschiedene Pflichtwidrigkeiten hatten zuschulden kommen

lassen.

Einem Tierarzte mußte die von ihm unbefugterweise ausgeübte.

Beschautätigkeit untersagt und einem anderen wegen verschiedener

Pflichtwidrigkeiten bei Ausübung der Flcischbeschau die gewährte

Staatsunterstütznng entzogen werden Drei andere Tierärzte wurden

mit Geldstrafen, zum Teil im Vi'iederholungsfalle, belegt, und fünf

erhielten eine behördliche Strafandrohung. lt.

Trlchlnen- und Finnenstatistik in Preußen, i885—l904.
   

Zahl der auf Zahl der Auf ‘e 10000 unter

Trichinen —_._——‚— suc te Schweine

Jahrgang und Finnen trichinös fiuuig entfielen

untersuchtenSchweine befunden. Schweine Itrichinöse finnige

1885 4 421 208 2387 16 653 5,40 80,88 .

1886 4 834 898 2114 10 126 4,37 20,94

1887 5 486 416 2776 11 068 5,06

1888 6 051 249 3111 . 10 031 5,14

1889 5 500 678 3026 8 373 5,50

1890 5 590 510 1756 5 420 3,14 ~

1891 6 550 182 2187 7 689 3,34.„r

1892 6 234 559 2085 9 385 3,34

1893 6 251 776 1422 10 640 2,27

1894 6 895 222‘ 1393 8 027 2,02 ‘

1895 7 752171 1531 6 045 1,98 i 1 ‚ t -‘

1896 8 759'496n ' ‚1877,‘ M m5958n ‚„„.2.-14 Manie ’

1897 8320 405 1558 5 646 1,87 . ,~ -' ' ~

1898 8 246 786 1019 4 558 1,24

1899 9 230 353 1021 4 390 1,11

1900 9 896 969 1415 5 158 1,43

1901 9438387 1153 4076 ' 1,22

1902 9 093 210 735 4 081 0,81 ,

1903 10 442 665 793 4 605 0,76 _ ‚ '

1904 11 503 041 1045 4 115 0,91

 

(Meißen: Die Boden- und die landwirtschaftlichen-Verhältnisse

des preußischen Staates. Bd. VII. Berlin 1906. Artikel: Die

Veteriniirrevue, bearbeitet von Schröter.)

Vsrdorbene Würste „en gros“.

Nicht weniger als „42“ Kisten Blockwurst waren in einer

Gemeinde auf polizeiliche Requisitiou hier tierärztlicherseits in

Beschlag genommen werden, da die Wurst hochgradig verdorben,

ekelerregeud und gesundheitsschädlich war. Auf dem Querschnitt

des Wurstdarmes sämtlicher Kistenwaren kam eine über und

über mit bunten Aspergillusrasen überzogene eingetrocknete

schwarz-grün-graue Masse zum Vorschein, die jeden Namen,

nur nicht den des Wurstinhaltes verdiente. Es ergab sich denn

auch, daß diese Eliteatare zum Preise von sage und schreibe

„18 Pfennig“ pro halbes Kilo (wahrscheinlich vom Fabrikanten

selbst) erstanden war. Die Ware sollte abermals nun um fast

200 Proz. erhöht um etwa 45—50 Pfennig pro halbes Kilo an

den Mann gebracht werden. Angeblich sollte der erste Preis

dem als Schweinefutter angemessener gelten, mit dem Steigen

des Preises aber wurde von der Wurst auch angenommen, daß

sie zu menschlichem Genuß tauglich sei. Vielleicht zum Glück

für die Schweine kamen diese um den Hochgenuß und noch

mehr: viele Menschen blieben von Botulismuserkrankungen ver

schont. Dr. G.
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Billige Wurst.

Ein Händler R. in Dortmund hatte eine große Anzahl

Mett‘wurst (etwa 25 Zentner) zu 12‘/‚ Pf. pro Pfund von einer

Fabrik in Niederbergheim gekauft. Dieselbe veränßerte er um

18 Pf. pro Pfund an einen zweiten Händler K. Obwohl nun

der Vorbesitzer zugab, daß die Wurst ranzig und ungenießbar

war, ließ sich K. einen Schein geben, daß die Wurst genießbar

sei. Der Wirt H. in Seb., der etwa 50 Pfund Wurst bestellt

hatte, erhielt‘ nun zehn Zentner dieser Qualität Wurst.

Dadurch, daß H. die große Menge Wurst refusierte, kam

die Polizei hinter den Handel. Die tierärztliche Untersuchung

ergab, daß alle die vielen Kisten verdorbene Wurst enthielten,

deren Fettgehalt in Fettsäure übergegangen, deren Fleisch

gehalt faulig zersetzt und innen durchschimmelt war. Strafe:

ein Monat Gefängnis und Urteilspublikation in den Dortmunder

Zeitungen. Dr. G.

Erfreuliches vom Fleischmarkt. ‘

Welche unerhörten Zustände unter der Herrschaft des Fleis'ch

beschaugesetzes auch in Deutschland noch vorkommen, hat wieder

die Entdeckung eines Fälschers in Charlottenburg gezeigt. Hier

wurde im Geschäft des Fleischermeisters Fritz Gustav Sachs

Wurstmaterial gefunden, das dreist den Vergleich mit den Chikagoer

Produkten aufnehmen kann. Nach den Berichten des Lokalanzeigers

befanden sich unter diesem Wurstmaterial verfaulte Kuheuter, in

znbereiteter Wurstmasse wimmelte es von Maden; in einer Tonne

waren Schweineohren und Eisbeine aufgehäuft, die ebenfalls madig

waren, und ein Posten Gänsepökelfleiscb war grünlich-schwarz ge

färbt. Nur der Ehrlichkeit eines Schlächtergesellen, der sich selber

ekelte, war die Aufhebung dieser Wurstfahrik zu danken. Der

Geselle bekundete auch noch, daß durch den „Fleischwolf“ häufig

eine Menge Maden getrieben worden seien, die in die Wurst kamen.

Aus diesem Material wurden Knoblauchswürstchen hergestellt, die

sowohl im Publikum als auch in kleinen Restaurationen lebhaften

Absatz fanden.

In einem Schlachthaus zu Lichtenberg' bei Berlin wurden wieder

Fleischstempelfitlschungen aufgedeckt.

Vlehhöfe und Schlachthöfe.

Finanzielle Verhältnisse im Jahre 1902 oder 1902/03.»

Von Prof. Dr. J. Rahts, Direktor des Statistischen Amts

der Stadt Charlottenburg.

(Sonderabdruck aus dem 18. Jahrgang des Statistischen Jahrbuchs Deutscher Städte‘.

Im 1. Abschnitt werden die in den größeren Vieh- und Schlacht

höfen erhobenen Gebühren, im 2. die Anlagekosten, Vermögens—

stand und Oberschuß, und im 3. die Einnahmen und Ausgaben der

Vieh- und Schlachthöfe im Jahre 1902 oder 1902/03 behandelt.

Während die Angaben der Tabellel für vergleichende Zwecke sehr

wohl verwendbar und auch sehr vollständig sind, lassen die An

gaben in Abschnitt II sehr viel zu wünschen übrig. sie sind in

ihrer äußeren Form sehr ungleichwertig. Bei einzelnen Anlagen

finden sich ganz unmotivierte Detailangaben, während andere An

lagen ganz kurz und summarisch behandelt werden. Zu Vergleichs

zwecken ist der Abschnitt in seiner jetzigen Form unbrauchbar.

Der 3. Abschnitt gibt kurze Auszilge aus den Etats getrennt

nach Einnahme und Ausgabe und evt. noch gesondert für die Vieh

höfe und die Schlachthöfe.

Im allgemeinen wäre eine größere Gleichmäßigkeit in der Be

arbeitung zu wünschen. Im Abschnitt I z. B. werden bei einzelnen

Schlacht- und Viehhöfen die Schaugebühren und die Gebühren für

Untersuchung des eingeführten Fleisches aufgeführt, bei anderen

nicht, ebenso geht es mit den Gebühren für Benutzung des Bahn—

.anschlusses, während die Gebühren für die Benutzung des Kühl

_hauses gänzlich fehlen.

‚ Hoffentlich läßt sich später noch größere Einheitlichkeit und

Vollständigkeit erzielen, wozu vor allen die Schlachthofverwaltungen

durch möglichst genaue Beantwortung der von den statistischen

Ämtern ausgegebenen Fragebogen beitragen können. Aber auch

die Fassung der Fragen müßte eine praktischem Auffassung er

kennen lassen. R.

 

Die Kühlrnaschine des städtischen Schlachthoi'es zu verkaufen

beantragte die Schlachthofskommission in -— Glückstadt. Der

Magistrat erhob den Antrag zum Beschluß. Die Stadtverordneten

waren aber einsichtsvoller und traten dem Beschluß des Magistrats

nicht bei. In Glückstadt waren die Kühlhausgebühren angeblich

so hoch, daß die Fleischer es verzogen, sich in ihren Behausungen

Kühlanlagen anzulegen. So steht das Kühlhaus seit fast zwei

Jahren leer. Sollte es garnicht mit einer Ermäßigung der Kühl

hausgcbühr gehen, zumal nach der neueren Judikatur die Gebühren

nicht unbedingt so bemessen sein müssen, daß sie den Betrieb und

die Erhaltung des Kühlhauses allein bestreiten‘?

Der erste öffentliche Schlachthof Londons.

Mitte Dezember des vergangenen Jahre wurde in London in

der Nähe des Metropolitan Cattle Market in lslington von Herrn

Alfred Bower, Vorsitzendem des Schlachtviehmarktkomitees der

Gemeinde Londons, der Grundstein zum ersten öffentlichen Schlacht

hofe Londons gelegt. Die Gebäude sollen einen Flächenraum von

ca.2 acres bedecken und sollen in modernster Ausführung her

gestellt werden. Die Kosten belaufen sich auf 800 000 M.

In der Eröffnungsrcde sagte Herr Bower, daß seiner Schätzung

nach nur 21 Proz. der nach Smithfield gesandten Produkte in Eng

land gewachsen oder gefüttert seien. Der großartige Rindermarkt

in Islington hat der Gemeinde über 800000 M. gekostet; es wurde

ein großer Vorteil für die Landleute, Viehzüchter und Fleisch—

händler sein, dieses schöne öffentliche Schlachthaus in unmittelbarer

Nähe~ zu haben, wo eine so sorgfältige Untersuchung stattfinden

würde. Er hege die Hoffnung, daß eine stark vermehrte Nachfrage

nach einheimischem Fleische die Folge sein werde und dauernd

eine Wohltat für den Londoner Handel, den englischen Landwirt

und alle Interessenten sein.

Das Live Stock Journal, dem wir diese Mitteilung entnehmen,

fügt aber hinzu, daß manche Kreise die Befürchtung hegen, daß

durch die Errichtung öfientlicher Schlachthäuser in anderen Teilen

Londons und durch die damit verbundene Ausschaltung aller

privaten Schlachtstätten die Zunahme des einheimischen Fleisches

auf den Londoner Märkten nicht gefördert werde.

Fleischbeschau In London.

Die Gemeindebehörden in London haben beschlossen, drei neue

Fleischbeschauerstellen zu schafferi. Das Gehalt beträgt 100 Lstl.,

steigend jährlich um 10 Lstl. bis zu 150 Lstl.

Die Vermehrung der Fleischbeschauerstellen geschah auf Grund

eines Berichtes von Mr. Collingridge, Leiter des Gesundheits

dienstes von‘ London. Der Beschaudienst wird z. Z. ausgeübt von

7 Beamten und 1 Vorsteher. 5 Beschauer sind an den Central

Markets beschäftigt, einer ist hauptsächlich am Schlachthause von

Aldgatc tätig, während der letzte die Ausschifiung der Waren auf

den Kais und die Bestände in den Gefrierhäusern der City beauf

sichtigen soll. Die Menge der auf den Central Markets zum Verkauf

gelangenden Waren steht nicht im Verhältnis zur Zahl der Bes

schauer. Die Zufnhren haben an einzelnen Tagen betragen im

Jahre 1903: 4209 t; 1904: 3334 t; 1905: 3767 t; der tägliche Durch

schnitt betrug 1905 1352 t.

Herr Collingridge gibt eine Zusammenstellung, aus der die

Notwendigkeit der Vermehrung der Beschauer und dadurch der’

Verbesserung der Beschau klar hervorgeht:

2 Beschauer fertigten ab 1870 56t Fleisch

4 „ „ „ 1880. 419t „

7 „ „ „ 1900 961t „

s „ „ 1905 2128t „

Die von dem Berichterstatter geforderten Beschauer sind Laien,

die innerhalb zweier Jahre das gemäß der Public Health Act

von 1891 geforderte Befähigungszeugnis erbringen müssen, ebenso

ist das Fleischbeschauerdiplom vom Royal Sanitary Institute bei

zubringen. (L’l-lygiöne de la Viande et du Lait, Heft 3.)

Einfuhr kanadischer Rinder nach der Schweiz.

Wie die „Deutsche Fleischerzeitung“ mitteilt, werden jetzt

wegen der Erschwerung der Einfuhr von Schlachtrindern aus Frank
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reich Schlachtrinder aus Kanada über Frankreich eingeführt. Die

Sendungen treffen wöchentlich oder alle 14 Tage ein. Die Tiere

werden in einem nordfranzösichen Hafen gelandet, mittelst Bahn bis

Dijon befördert, daselbst auf der Rampe des Schlacbthofes (l) ge

füttert und getränkt und nach den verschiedenen schweizerischen

Städten (Basel, Zürich und Bern) verteilt, in deren Schlachthöfen

sie zur Schlachtung kommen.

Der schweizerische Zoll für diese Rinder, die meist ein Lebend

gewicht von 6—700 kg haben, beträgt 20 Fr. per Stück. Die

Tiere sollen sich trotz des langen Transportes vorzüglich schlachten

und immer noch 56—58 Proz. Schlachtgewicht geben.

Man wird sieh erinnern, daß England vor einigen Monaten die

so dringend verlangte Erlaubni zur Einfuhr lebender kanadischer

Rinder aus veterinitrpolizeilichen Gründen ablehnte, wobei auf die

Unmöglichkeit, die langgestreckte kanadische Grenze gegen die

Vereinigten Staaten veterinltrpolizeilich abzuschließen, hingewiesen

wurde, so daß eine Wiederverseuehung der englischen Viehbestände

von der Einfuhr kanadischer Rinder zu befürchten gewesen wäre.

R.

Flelsehprelse der slchslsehen Schlachtviehversicherung für das

III. Quartal d. l.

(Vgl. Nr. 14 der B. ’P~ W.)

Gemäß ‘ä 14 des Gesetzes. die staatliche Schlachtviehversicherung

2. Juni 1898

24. April 1906

unterzeichneten Anstalt hinsichtlich der in der Zeit vom l. Juli bis

30. September 1907 stattfindenden Schlachtungen die der Er

mittlung der Entschädigungen nach ä 2 des angeführten Gesetzes zu

grunde zu legenden Durchschnittspreise für die einzelnen Fleisch

gattungen für je 50 kg Sehlaehtgewicht wie folgt festgesetzt

werden:

betreti‘end, vom sind vom Verwaltungsaussehusse der

A. Ochsen: (1 kg demnach)

l. vollfleisehige, ausgemttstete, höchsten Schlacht- M‘

wertes bis zu 6 Jahren . . . . . . . . . 79,50 1,59

2. junge fleischige — ältere ausgemästete. . . . 75,— 1,50

3. mäßig genährte junge — gut genährte ältere . 69,— 1,38

4. gering genährte jeden Alters . . . . . . . 63,- 1,26

5. a) magere . . . . .‘ . ‚ . . '. . . . 50‚—— 1,—

b) abgemagerte, soweit sie nicht nach 5 1 Zit’f. 1b

des Gesetzes von der Versicherung aus

geschlossen sind . . . . . . . . . . 83‚— —,66

B. Kalben und Kühe:

1. volltieischige, ausgemiistete Kalben höchsten

Schlachtwertes 76,— 1,52

2. vollfleischige, ausgemästete Kühe höchsten

Schlachtwertes bis zu 7 Jahren . . . ‚ . . 73,— 1,46

3. ältere ansgemästete Kühe und gut entwickelte

jüngere Kühe und Kalben . . . . . . . . 68,50 1,37

4. gut genährte Kühe und mäßig genährtc Kalben 62,— 1,24

5. gering bzw. mäßig genährte Kühe und gering

genährte Kalben . . . . . . . . . . . 54,50 1,09

6. a) magere dergl. . . . . . . . . . . . 4‘2‚— —,84

b) abgemagerte dergl., soweit sie nicht nach ä 1

Zit’f. 1b des Gesetzes von der Versicherung aus

geschlossen sind . . . . . . 30,’— ——,60

C. Bullen:

1. vollfleischige höchsten Schlachtwertes . . . . 75 — 1,50

2. mäßig genährte jüngere und gut genährte ältere 71,50 1,43

3. gering genährte . . . . . . . . . . . . 67,-— 1,34

4. a) magere . . . . . . . . . . . . . . 50,—- 1,—

b) abgemagerte, soweit sie nicht nach 5 1 Zit'f. 1b

des Gesetzes von der Versicherung aus

geschlossen sind . . . 40,—— —‚80

D. Schweine:

1. vollfleischige, ausgemltstete, höchsten Schlacht

wertes und zwar der feineren Rassen und deren

Kreuzungen im Alter bis zu 1‘/‘ Jahren . . . 53,50 1,07

2. fleischige . . . . . . . . . . . . . . 51,-— 1,02

3. gering entwickelte Mastschweine, sowie aus

gemästete Schnitteber (Altscbneider) und aus

gemästete Sauen . . . 47,50 —,95

4. nicht ausgemästete Sauen, Schnitteber (Alt

schneider), Zuchtsauen und Zuchteber . . . . 42,— —,84

5. a) magere, bzw. im Ernährungsznstande zurück

gebliebene Tiere . . . . . . . . . . 30,- —,60

b) abgemagerte, soweit sie nicht nach 5 1 Zifi‘. 1b

des Gesetzes von der Versicherung aus

geschlossen sind . . . . . . . . . 25,— —,50

Dresden, den es. Juni 1907.‘

Anstalt für staatliche Schlachtviehversicherung.

 

Tierhaltung und Tierzucht.

Geschäftsbericht

der bayerischen Landes-Viehversiehernngsanstalt

für das 10. Versicherungsjahr 1905/06.

(Vom 1. November 1905 bis 1. November 1906.)

Die Anstalt wies am Geschäftsschlusse 1572 Vereine (+ 19)

mit 79113 Mitgliedern (+ 971) und 305 769 Tieren auf. Die letzteren

stellten einen Versicherungswert von 80125505 M. (+5330665 M.)

dar. Auf einen Verein trafen durchschnittlich 50 Mitglieder mit:

195 versicherten Tieren. Der Durchschnittswert des versicherten

Rindviehstiickes belief sich auf 306 M. und einer versicherten Ziege

auf 15 M. (Pauschalbetrag).

Es wurden 10587 Entschitdigungsansprüche = 3,43 Proz. des

Gesamtbestandes, erhoben. Davon erwiesen sich 10502 Fälle be

gründet, 80 Fälle unbegründet, ein weiterer Fall schwebt noch,

während vier andere Fülle auf sonstige Weise geregelt wurden.

Von den zur Entschädigung gelangten Viehstüeken waren:

- notgeschlachtet . . . . . . . 6761 =64,38 Proz.

umgestanden . . . . . . . 3479=33‚13 „

geschlachtet (Schlachtviehversicherung) 262= 2,40 „

Die Zahl der umgestandenen Tiere muß als eine auffallend hohe

bezeichnet werden. Anscheinend wird bei Erkrankung mit der

Schlachtung zu lange zugewartet, eine Ansieht, der auch der Jahres

bericht Raum gibt.

Die 10240 notgesehlaehteten und nmgestandenen Tiere teilten

sich in 7601 Rindviehstücke und 2639 Ziegen. In 5538 Fällen, und

zwar bei 5298 Rindviehstücken und 240 Ziegen, hat eine tierltrzh

liebe Behandlung oder Untersuchung stattgefunden.

Bezüglich der Schadensfälle erhalten wir der Gattung nach

folgendes Prozentverhältnis:

Ochsen = 1,85 Proz.

Kühe = 3,71 „

Ju'ngvieh = 1,83 „ und ' '

Ziegen =5,71 „ <H' '

Die Entsch'lidigun‘gs‘sumr'näfü'r“ roseesemuemm mit‘ Einh’chlud

der Reserve für einen noch zu berichtigenden Fall belief sich auf

1814079,31 M. Der Reinerlös aus der Verwertung von notge

schlachteten oder umgestandenen Tieren stellte sich auf 629102,67 M.

(= 34,68 Proz. der Entschädigung). Davon trafen 607840,37 M. auf

6761 notgeschlachtete und 21262,30 M. auf 3479 umgestandene

Tiere. Der durchschnittliche Reinerlös betrug für ein notgeschlachtetes

Tier 89,90 M. und für ein umgestandenes Tier 6,11 M.

Die durchschnittliche Entschädigung betrug für ein not—

geschlaehtetes und ungestandenes Tier 153 M. Bei der Schlacht

viehversieherung (sog. gewerbliche Sehlachtungen) dagegen wurde

bei teilweiser Ungenießbarkeit des Fleisches 42,65 M. und bei gänz

licher Ungenießbarkeit 168,30 M. durchschnittlich entschädigt.

Die Kosten für die tierärztlicbe Behandlung und Medikamente

betrugen 120568,05 M.=0,16 Proz. und diejenigen für die örtliche

Verwaltung 71840,76 M.: 0,10 Proz. der Versicherungssumme (wie im

Vorjahre). Bei einer beitragspflichtigen Versicherungssumme von

77529635 M. stellte sich die Verbandsumlage auf 0‚66,5 Proz., die

durchschnittliche Ortsumlage erreichte die Höhe von 0,73,5 Proz.

Mithin betrug die Gesamtumlage (= Verbands- + Ortsumla.ge)

1,40 Proz. der beitragspflichtigen Versicherungssumme, gegenüber

1,45 Proz. im Vorjahre.

Nach dem Geschäftsbericht von 15 Privat-Versicherungsanstalten

in Deutschland haben die Prämien und Gebühren im Jahre 1905 bei

108 Millionen Mark Versicherungssumme durchschnittlich 3,91 Proz.

dieser Summe betragen. Im Vergleich zu dieser Ziffer ist die vor

stehende durchschnittliche Gesamtumlage von 1,40 Proz. der Ver

sicherungssumme der staatlichen Anstalt als eine sehr niedrige zu

bezeichnen. Sie erscheint in einem um so günstigeren Lieht, als

in dieser Durchschnittsumlage von 1,40 Proz. sowohl die Kosten

der tierärztlichen Behandlung, wie auch der örtlichen Verwaltung

noch mit inbegriflen sind.

Von Interesse ist das Verhältnis der Ortsvereine zu diesem

Durchschnittsbeitrage von 1,40 Proz.
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Danach betrug die Umlage:

0‚66,5 Proz. (also ohne Schaden) bei 91 Ortsvereinen

0,67— l ‚39 Proz. '. . . . . „ 789 „

‘ 1',40 Proz. (Durchschnitt) . „ 19 „

1,41—2‚00 Proz. . . . . . „ 567 „

2,01—2,50 Proz. . . . . . . . „ 90 „

2,51—3‚00 Proz. . . . . . . . „ 13 „

3,01—3,50 Proz. . . . 3. . . . „ „

380 Ortsvereine, die bei einer Gesamtumlage von über 1,70 Proz.

überlastet erschienen, erhielten den besonderen Staatszuschuß von

25 000.- M.

Der Reservefonds, das gemeinschaftliche Vermögen aller an

geschlossenen Ortsvereine, erreichte die Höhe von M. 396 666,02.

An Zinsen hieraus konnten im verflossenen Geschäftsjahre Mark

15 007,02 zur Deckung der Entschädigungen verwendet werden.

Schließlich möge, wie bisher, die Liste der Schadensursachen

folgen:

l. Krankheiten des Nervensystems und der Sinnes

organe . . . . . . . 425= 4,05 Proz.

. Krankheiten des Gesäßsystems .2 718 = 6,84 „

3. „ der Atmungsorgane 311 = 2,96 „

4. „, „ Verdauungsorgane 2071 = 19,72 ‚.

5. „ „ Harnorgane 202 = ‚1,92 „

6. „ „ Geburtswege usw. 1889 = 17,99 „

7. Infektionskrankheiten . 3015 = 28,71 „

8. Parasiten (tierische) Krankheiten 249 == 2,37 „

9. Krankheiten der Haut und Muskeln . 223 = 2,12 „

10. „ „ Knochen und Gelenke . 141 = 1,34 „

11. „ „ Klauen 32 = 0,30 „

12. Vergiftungen . . . . . 14 = 0,13 „

13. Störungen der Ernährung . . 587 = 5,59 ‚.

14. Außere Einwirkungen oder durch dieselben

verursachte Krankheiten 480 == 4,57 „

15. Unbestimmte Krankheiten . . . . . 145 = 1,38

Wie immer, sind die Krankheiten der Verdauungsorgane (4.)

und diejenigen der Geburtswege,(6.) sowie endlich die Infektions

krankbeiten„(7.)dic am häufigsten beobachteten. Bei den ersteren

sind es abermals die durch Verschlucken von Fremdkörpern ent

standenen Erkrankungen, die die meisten Opfer forderten. Im Be

richtsjahre waren es 806 Fälle = 7.67 Proz. aller Schadenfälle. Bei

den Krankheiten der Geburtswege riefen die Schwergeburten und

ihre Folgeerscheinungen usw. die meisten Verluste hervor. Sie

figurierten dieses Mal mit 1154 Fällen = 10,99 Proz. Der Bericht

betont mit Recht, daß bei den Geburten ein längeres Zuwarten,

peinlichste Reinlichkeit und rechtzeitige tierärztliche Hilfe ange—

zeigt sind.

Daß endlich bei den Infektionskrankheiten die Tuberkulose

wiederum an der Spitze steht, braucht bei der weiten Verbreitung

dieser Weltseuche nicht weiter Wunder zu nehmen. Sie ist mit

2892 Fällen=27,54 Proz. vertreten. Mithin rief sie mehr als ‘/4

sämtlicher Verluste hervor.

Zur Herabminderung des Schadens durch die Tuberkulose

empfiehlt der Bericht neben der Tuberkulinimpfung der neu aufzu

nehmenden Tiere auch die Tuberkuloseschutzimpfung der aufzu

ziehenden Kälber nach dem Behringschen Verfahren. Die Erfolge

des letzteren werden als sehr günstig hingestellt. Die vor drei

Jahren dem Schutzverfahren unterworfenen Tiere sind nunmehr als

Milchtiere zur Aufstellung gelangt.

Von Interesse endlich ist das bedeutende Sinken der durch

Leberegel hervorgerufenen Verluste. Während die durch dieselbe

bedingten Schäden im Jahre 1896/97 sich auf 151 und 1897198 so

gar auf 200 Fälle beliefen, sanken sie im Berichtsjahre auf 20 Ver

luste herab. Die auf Veranlassung der Anstaltsverwaltung vor

genommenen Verbesserungen von Wiesen, durch Reinigen von

Gräben und Bächen und Beseitigung von Hindernissen im Wasser

laufe sind als die Ursachen dieser günstigen Erscheinung anzusehen.

Ad. Maier-Konstanz.

Hebung der Vollblut- und Traberzucht in Bayern.

In Nr. 5 der Wochenschrift für Tierheilkunde und

Viehzucht, 51. Jahrgang, bespricht Albrecht die Fortschritte

 
der Pferdezucht in Bayern. Im Jahre 1905 standen im Land

gestüt 13 Vollbluthengste, von welchen 6 Stück in Bayern ge

zogen sind. Das Gestüt des Prinzen Ludwig zählt 14 Vollblut

stuten; jenes des Obersten v. Lutz in Ludwigsfeld 3 Vollblut

hengste und 25 Vollblutstuten und am Gestüte des Reichsrates

Dr. v. Lang-Pucbhof in Puchhof stehen 26 Vollblutstuten.

Die Neigung zum Pferdesport ist unter der Bevölkerung

stärker geworden; dazu haben in erster Linie die in Regensburg,

Nürnberg, Zweibrücken und Haßloch regelmäßig stattfindenden

Meetings beigetragen. Auch die Traberzucht hat eine ziem

liche Verbreitung gefunden, ein Verdienst des bayerischen Ver

eins zur Förderung des Traberzucht. Letzterer besitzt in Pfarr

kirchen eine Rennbahn, eine Arbeitsbahn, vorzüglich eingerichtete

Gestütsanlagen, Stallungen mit Ausläufen usw. Jedes Jahr

werden auf der Bahn bei Zamdorf Trabrennen abgehalten, bei

denen Abkömmlinge von in Bayern zur Zucht benutzten ameri

kanischen Traberhengsten vorzügliche Leistungen bieten. Seitens

der Regierung wird der Traberzucht weitgehende Beachtung

geschenkt; die Hengste: Ely See, Brother G., The Water, Yantar,

King Vasco, Vyzeoli‘, Dr. Sphinx und Que Allen sind aus Staats

mitteln erworben worden. Der Hengst Dr. Sphinx wird als der

schönste der in Europa vorhandenen Traberhengste bezeichnet

und hat sich in der Zucht vorzüglich bewährt. Nach den Be

stimmungen des Trabervereins dürfen nur solche Stuten gedeckt

werden, welche nach Abstammung und Form gute Resultate

erwarten lassen. J. Schmidt.

Die Pferdezucht der Provinz Hannover.

Nach Mitteilung der deutschen landwirtschaftlichen Presse,

1907, Nr. 5 zeigt die hannöversche Pferdezucht eine stetig zu

nehmende Aufwärtsbewegung. So wurden beispielsweise im

Jahre 1906 nicht weniger denn 14 533 Stuten von den im

Landgestüte Celle stehenden und den einzelnen Stationen zu

geteilten Hengsten gedeckt (im Jahre 1905 waren es 13392 Stuten).

Das in Hannover erzielte Produkt hat aber nicht nur hinsicht

lich seiner Zahl, sondern auch seiner Güte sich ganz erheblich

gebessert. Die Kenner schreiben dieses erfreuliche Resultat

dem Einfluß des vorzüglich geleiteten Landgestütes Celle, der

Belehrung der Züchter, dem gehobenen Verständnis für Zucht

verhältnisse, der Trockenlegung der Weiden, härteren Auf

zucht etc. zu. Nächst Ostpreußen ist Hannover der größte

Lieferant für Remonten (die jährliche Lieferung beträgt über 1000).

Unter dem Gestütsmatcrial befanden sich im vorigen Jahre:

11 englisches Vollblut, 1 Orientale, 6 Ostpreußen und 2 Heber

becker. Neu hinzugekommen ist unter anderen der angle

arabische Schimmelhengst „Rena Sahib“, welcher in Frankreich

1900 von Comte de David-Beauregard gezogen worden ist.

Auch für die Zukunft kann der hannöverschen Pferdezucht ein

günstiges Prognostikon gestellt werden. J. Schmidt.

Dle Gefahr des Aussterbens der arabischen Pferderasse.

Wie im Pferdefreund, Nr. 2, 1907, berichtet wird, ist

der Augenblick nicht mehr allzufern, in welchem das arabische

Pferd der Gefahr des Aussterbens ausgesetzt wird. Dies wäre

umsomehr zu bedauern, als die arabische Rasse die älteste

reine und edelste der Welt ist. Im Laufe der Zeit haben sich

die Bedingungen für die Araberzucht erheblich geändert. In

früheren Zeiten, als die Feuerwaffen noch unvollkommen waren,

hatten die Araber und die Nordafrikaner ein besonderes Interesse

an der Schnelligkeit und Ausdauer ihrer Pferde. Mit der Ein

führung der modernen Präzisionswafl‘en ist dies anders geworden;

da die Reinzucht jetzt weniger intensiv angestrebt wird wie
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früher, so ist die Zucht des arabischen Pferdes sowohl in Nord

afrika als auch in Persien bereits stark vernachläiaigt worden.

Es scheint also der Iöbliche Stolz der Beduinen auf Besitz rein

geziichteter Pferde nunmehr auch der Vergangenheit anzugehören.

Zurzeit sollen in ganz Arabien nur noch etwa 3000

reine Zuchtstuten, in der ganzen Welt deren vielleicht

5000 vorhanden sein. Der Sultan der Türkei besitzt vier

Gestüte mit vorherrschender arabischer Zucht; ebenso besitzt

der Sultan von Marokko eine Anzahl reiner arabischer Pferde.

Der bedeutendste Züchter war der verstorbene Ali Pascha

Scherif in Kairo. Sein Gestüt hat ein Engländer, namens

Mr. Wilfred Blunt, angekauft, welcher durch diesen Erwerb

zum größten » jetzt existierenden Züchter arabischen Blutes

geworden ist. Aus seinem Gestüt werden ständig edle Zucht

stuten nach allen Gegenden der Welt verkauft. Auf diese

Weise ist wenigstens dafür gesorgt, daß ein Ersatz für den

aussterbenden in Freiheit gezüchteten Araber ersteht._ Die Not

wendigkeit dieses Vorganges erhellt ohne weiteres daraus, daß

die indische Armee noch heute echte arabische-Hengste ver

wendet. Auch der im Burenkrieg glänzend beurteilte Basuto

Pony entstammt den Arabern. Und schließlich würde das völlige

Aussterben des arabischen Pferdes einen unersetzbaren Verlust

für die Pferdezucht im allgemeinen bedeuten. J. Schmidt.

Verband rhelnlsch-westflllschor Tierschutzverelne.

Die Verbandsversammlung rheinisch- westfälischer Tierschutz

vereine tagte am 24 Juni l. J. im städtischen Saalbau in Essen.

Personalien.

Auszeichnungen: Dem Gestiitdirektor und Vorstand des Land

und Stammgestüts Zweibrücken Karl Ifmurerlrer wurde Titel und

Rang eines Kgl. Landstalldibisters verliehen. w ’ "

Ä Ernennungen: Kgl. bayer. Kreistierarzt Früdrich Reuther zum

Gestütsdirektor beim Stammgestüt Achselsehwang. — Tierarzt

Dr. Präsch zum Schlachthofdirektor in Krotoschin.‚

Versetzung: Kgl. preuß.'Kreistierarzt Sm'llat von Zeven nach

Rathenow.

_ Niederlassungen: Tierarzt M1ur Bittner aus Hilpoltstein in Leeder

(Schwaben). _ _

Examlna: Das Examen als Tierzuchtinspektor hat in

Berlin bestanden Tierarzt Philipp‘ Lolx.er-Zaberu (Els.-Lothr.) —

Promoviert: Tierarzt Max Sanft aus‘Berlin zum Dr. med. vet. in

Bern. ‚— Approbiert: Die Herren Friedrich Schubert aus Dresden

in Dresden, Eu-ald Kühne aus Hohenhameln, August Lambardt aus

Unna-Königsborn, Arthur Spiecker aus Barmen, Friede! Wirt/z aus

Wörrstadt in Giessen.

In der Armee: Im'bcki, Oberveterinär, bisher bei der Schutz

truppe, im 8. Ulanen-Regt angestellt. — Sachsen: Die Ober

veterinäre Rossber_q vom 4. Art-Regt. zu der Militär-Abteilung der

Tierärztl. Hochschule und Lehrschmiede in Dresden, Winkler von

letzterer Stelle zum 8. Art-Regt. und Schindler von letzterem zum

4. Art-Regt. versetzt. ~

Todesfälle: Kreiiatierarzt Dr. Noaek-Naugard, Kreistierarzt a. D.

Schalk-Freiburg, Oberveterinär Ketlel.

- Vakanzen.

Sohlachthofstellon: Nach Ablauf der Meldefrist noch unbe

setzt: Bitbu'rg: Tierarzt. 1600 M. _— Bonn: III. Tierarzt. 2400 M. —

Borken: II. Tierarzt. 2400 M. Breslau: Assistenztierarzt.

2100 M. — Coblenz: Hilfstierarzt. 2400 M. — Crefeld: Assistenz

tierarzt. —— Danzig: Hilfstierarzt. 2200 M. —— Duisburg: Assistenz

tierarzt. 2350 bis 4100 M. — Düsseldorf: Beschautierarzt in

Duisburg-Ruhrort. 3600 M. — Erfurt: Assistenztierarzt. 2400 M. -—

Frankfurt a. M.: Ubcrtiorarzt. 4300 ' bis 6400 M. (‚l ostyn:
 

Neu ist der Antrag des Wuppertales betr. die Schaffung eines

| Kindertierschutzvereins. Der Bremer Tierschutzverein befürwortet

die Errichtung einer Fahrschule, nach dem Muster der in Breslau

bestehenden, vom „Schlesischen Verein zum Schutze der Tiere“

errichteten. Der Referent Dr. Kundborg in Bonn wies darauf hin,

„daß die Kenntnis vom Pferde und seiner Behandlung immer mehr

dem Verfall zugeht“. Man kann alle Tage erleben, wie die Kutscher

die Pferde nicht als lebende Wesen, sondern als Maschinen be

handelten. Die meisten Unternehmer wären nicht einmal in der

Lage festzustellen, ob ihre Kutscher etwas taugten. In allen Be

rufsarten seien die Menschen gezwungen, einen Beweis ihrer

Fähigkeiten abzulegen, während die Kutscher nichts von der

Behandlung der Tiere zu wissen brauchten. Es müsse dem

nach eine Stelle geschafl'en werden, wo Kutscher ausgebildet

werden, eine Zentralstelle, die den Fuhrherren gutes Kutscher

material liefert. Die Polizei kann einen Befähigungsnachweis

in Gestalt eines Zeugnisses verlangen, wie dies bei den Chauifeuren

geschieht. Demgemäß beantragte der Redner die Errichtung einer

Kutscherschule. Professor Meyer-Essen erwidert, daß bereits in

Essen eine Fahrschule begründet werden soll. An dieser Schule

soll ein Tierarzt Unterricht über die Behandlung der

Tiere und ein Hufschmied über Pferdebeschlag geben.

Beigeordneter Werth-Essen gibt die Erklärung ab, daß die

Stadtverwaltung der Errichtung einer Kutscherschnle (Fahrschule)

sympathisch gegenüberstehe. Die Stadt stellt das Gelände, einen

Reitlehrer (Kommissar zum Reitunterricht) und einen Tierarzt zum

Unterricht in der Behandlung der Tiere. Die Kosten der Unter

haltung trägt zum größten Teile die Fuhrherrenvereinighng. Der

Antrag ging zunächst an eine fünfgliedrige Kommission. Eine zeit—

gemäße kurze Besprechung über den Schutz des Marktgeflügels be

sohloß die Tagung. ' Dr. G.

 

, Inspektor. 1500 M. — Guben (N.-L.): Assistenztierarzt. 2400M. —

Hanau: II. Tierarzt. 2400 M. —- Johannisburg (Ostpr.): Tierarzt.

1500 M. bis 2400 M. — Kattowitz: Zwei Assistenztieyäy'te.

Wie 2400 bis 3300 M. —- Königshütte.i. 0.;Scfihl.;‚_l& A‚ssist ‘er

arzt. 2400 bis 3900 M. -— Kottbus: Assistenztierarzt. 2600 M. —

Kreuz a. d. Ostbahn: Tierarzt für Fleischbeschau. — Image

i. Meckl.: Tierärztl. Fleischbeschauer. Einkommen aus lileisch»

beschau ca. 2100 bis 2500 M._Bewerb. a. d. Magistrat. ——“ Lands

berg a. W.: Assistenztierarzt. 2400 M. - Langcuschwalbach:

Verwalter. — Liegnitz: Bilfstierarzt. 2400 M. — Magdeburg:

Tierarzt. 2700 M. Milspe: Tierarzt als amtlicher Fleisch

beschauer. 2100 M. -— Mülheim a. Rhein: Assistenztierarzt. 200 M.

monatlich. — Naugard: Verwalter. Fixum 1000 M. —— Neuß: Di

rektor. 3600 M. bis 4800 M., fr.Wohnung usw. -— Olpe (\Vstf.): Fleisch

beschautierarzt. Gebühren zirka 2400 M. — Osnabrück: Hilfstier

arzt bei der Auslandfleischbeschaustelle. Monatlich 250 M.

Pakosch: Verwalter. 2000 M. Planen: Assistenztierarzt

2300 r\l. bis 3200 M., freie Wohnung. —— Posen: Tierarzt. 2400 M. —

Rhede, Bez. Münster: Amtlicher Fleischbeschauer. Aus Fleisch

beschau 1200 bis 1300 M. -— Rostock (Mecklb.)z Hilfstierarzt.

Schlachthofinspektor. 1500 M. Spandau: Assistenztierarzt.

Weißensee bei Berlin: Tierärztlieher Fleischbeschauer. 3000 M. —

Zwickau: Tierarzt. 2l00 M. _ ‘

Stellen für amhulatorlsche Fleischbeschau und Privatpraxis: a) Neu

ausgeschrieben: Burgbohlz_Tierarzt. Meldungen a. d. Bürger

meister. Langelsheim (Herzogt. Braunschweig): Tierarzt.

Auskunft erteilt der Gemeindevorsteher.

b) Nach Ablauf der Meldefrist noch unbesetzt: Alt

staden (Landk. Mühlheim a. d. Ruhr). — Dobrilugk. -— Friede

berg a. Qu. — Friedrichstadt — Guttstadt. -— Heilsberg. —

Jarmen. —- Kemberg (Kt. Wittenberg). —— Kirchberg-Ilunsrück.

 

—— Malente-Gremsmü-hlen. — Mariensee (Westprfi. — Fritz

erbe. -— Ratzebur i. Pomm. —-.,Spangenberg, Bez. Kassel. ——

Wanne. 1

 

Verantwortlich Ihr den Inhalt (;;lil. Insonddntäl): Prof. Dr. Schmaltz in Berlin. — Verlag/‘und- Eigentum der Verlagsbuchhandlung von Richlrd Schont: in Bull!» —

Druck von W. Bllxsnueln, Berlin.

200M. monatl. — Rügenwalde: Inspektor. —— Soldau i. Ostpr.:‚

1950 M. — Stargard i. Pomm.: Assistenztierarzt. 1800 M. —-—.
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Inhalt: Sturm: Augenkrankheiten bei Grubenpferden. —- Evers: Zur Anwendung des Damholid. — Vogel: Beobachtungen

aus der Praxis. —- Hennig: Ein interessanter Fall aus der Praxis. — Becker: Beobachtung über Schweine

seuche. — Sonnenberg: Ein Fall von hochgradiger Urtikaria bei einer Kuh. — Kern: Wie sollte das Schutz

impfen der Haustiere geregelt werden? — Referate: Schütze: Zur H__eiiung akuter Infektionskrankheiten mittelst

spezifischer Sera. — Winter und Leibenger: er Intoxikationen. — Fried: Über Fnrunkulose an den Armen nach geburts

hilflichen Eingriffen. — Witte: Die Hufknorpelverknöcherung der Pferde. — Keiler: Über die Sectio caesarea conservativa

beim Hunde. — Toliwutähnliche Krankheit bei einem Hunde. — Groben: Über die Hysterie bei den Katzen. - Frei: Zur

Theorie der Hämolyse unter Berücksichtigung der veterinär-medizinisch wichtigen Verhältnisse und der vergleichenden

Pathologie. — J eß: Wochenübersicht über die medizinische Literatur. —- Tages eechlchte: Schmaltz: Der Doktor medioinae

veterinariae in Sachsen. — Kittler: Ein Beleg für das Wort vom „gefährdeten

—-- Personalien. -—- Vakanzcn.

tand.“ — Standesinteressen. — Verschiedenes.

 

Augenkrankheiten bei Grubenpferden.

Vortrag in der Versammlung des Vereins Schlesischer Tierärzte

zu Breslau am 26. Mai 1907.

Von Tierarzt Sturm-Rybnick O.-S.

In Bergmannskreisen findet man die Ansicht verbreitet,

daß die Grubenpferde, welche nach längerer Dienstzeit aus

rangiert und wieder aus Tageslicht gebracht werden, dann

blind werden bzw. sich dann blind zeigen. Öfters wurde ich

gefragt, wie denn dies käme.

Eine weitere Anregung, meine Aufmerksamkeit den Augen

untersuchungen zu widmen, bot mir die Begutachtung von Tier

  

Die Vermutung liegt nahe, daß alle diese Erkrankungen

auf Erschütterung des Kopfes beim Gegenrennen in den nur

spärlich oder gar nicht erleuchteten Strecken zurückzuführen

seien. Bald mußte ich anderer Meinung werden. Viele Pferde

weisen zwar Verletzungen bzw. Narben an der Stirn und den

Augenbogen auf, doch dürfte auch hierfür das primäre in den

meisten Fällen in der Erkrankung der Augen zu suchen sein.

Es ist auffallend, daß verhältnismäßig wenig Entzündungen der

Augenlider und der Hornhaut vorkommen im Gegensatz zu den

häufigen Trübungen der Linse und des Glaskörpers. Auch sind

entzündliche Veränderungen an der Regenbogenhaut wenig zu

  

quälereien, welche unter Tage finden. Es gelangen zwar

ausgeübt wurden. —— Bei Fälle von Konjunktivitis,

meinen Beobachtungen kam Keratitis, sowie Iritis, beson

es mir gelegen, daß von ders Iritis plastica zur Beob

manchen Bergverwaltungen 2 3 achtung und Behandlung, doch

regelmäßige Revisionen ein

geführt sind zwecks Unter

suchung des Gesundheitszu

standes und der Seuchenfrei- @

heit sämtlicher Grubenpferde. 5

Da ich bei einigen Gruben

mit diesen Untersuchungen

betraut bin, konnte ich gelegentlich derselben und auf Grund

fortgesetzter Nachforschungen feststellen, daß erstens die

Grubenpferde in erstaunlich hoher Anzahl an Sehstörungen

leiden. Ich fand nämlich bis 90 Proz. sämtlicher Pferde unter

Tage ‘mit Augenleiden behaftet, wovon ca. 10 Proz. beider

seitig betroffen sind. Zweitens ließ sich in den Fällen von

Tierquälerei, deren Begutachtung mir oblag, stets eine Seh

störung bei den mißhandelten Tieren nachweisen. Diese Pferde

hatten sich infolgedessen, besonders bei Wendungen oder beim

Auftauchen eines Lichtes scheu und störrisch gezeigt, weshalb

die Begleiter der betreffenden Pferde sich zu den Mißhandlungen

hatten verleiten lassen.

  

7 a‚

l

heilen sie in der Regel ab,

ohne daß an den äußeren

oder .'vorderen Organen des

Auges Veränderungen re

sistieren. Sind letztere erst

vorhanden, dann läßt sich

meist auch gleichzeitig Atm

phie des Bulbus oder Phthisis desselben nachweisen. An

dem seltenen Auffinden geringgradiger Leukome mag aller

dings die eigenartige Beleuchtung der gewöhnlichen Gruben

lampen mit Schuld tragen. Die Annäherung derselben lassen

sich jedoch in praxi die Grnbenpferde aus Gewohnheit durch

weg gefallen, während sie sich bei der Untersuchung mit

anderen Beleuchtungskörpern, wie mit der elektrischen Lampe,

oft widerspenstig gebärden. Nach einiger Übung in der Unter

suchung, wobei Täuschungen von der flackernden Lichtquelle

der Grubenlampe sowie von der Hornhaut her zu vermeiden

sind, fällt im allgemeinen die geringe Beweglichkeit der Iris

sowie die abnorm weite Pupille auf. Auch bei wechselnder und
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veränderter Beleuchtung ist: ' nur ‘träge Pupillarreaktion zu

erzielen, selbst wenn man die Lampe bereits in fühlbare Nähe des _

Auges bringt. Die Linse und inneren Organe des Auges lassen

hierbei oft keinerlei entzündliche Veränderungen erkennen. Da

auch Anomalien der Refraktion auszuschließen—sind, so-dürfte

diese geringe Akkommodation der Iris auf Lähmung der

Netzhaut zuriickznführen sein. — Eine unregelmäßige, ver

zerrte Pupille habe ich — abgesehen von Fällen bei Panophthalmie

—— bei diesen Untersuchungen noch nicht gefunden. Selbst in zwei

Fällen, wo Luxation der Linse vorlag, ~war die Rundung des

Pupillarrandtas wenig gestört: Reste von Verwachsungen der

Linsenkapsel mit dem Ciliarr'and habe ich bislang ebensowenig

bemerken können. Einige, Male war vordere Synechie als Begleit

bzw. Teilerscbeinung der Phthisis vorhanden. ,

Die häufigsten Befunde bilden Schädigungen der Linse und

des Glaskörpers, obwohl mir bisher noch kein Grubenpferd die

angeborenen Staarfignren des Y, Sterns, der S und der Leier

aufwies. Meistens, und zwar bei ca. 80 Proz. aller Fälle ist zu
konstatieren, daß außer punkt-, korn-I oder bläschenförmigen

Katarakten von grauweißer oder grauschwarzer Farbe die Linse

graugrüne algentörmige oder wurzelgeflechtähnliche, gespinstartige

oder hantelförmige Trübungen aufweist. Die Verästelungen

erstrecken sich in der Regel seitlich; spindelförmige Figuren,

von Pol zu Pol der Linse verlaufend, Lwie sie in der humanen

Medizin öfters vorkommen, habe ich noch nicht gesehen. Die

bläschenförmigen Trübungen gelangen meist als vorderer Linsen

staar zur Beobachtung. In einzelnen Fällen erschienen die

Katarakte als balkenförmige, durchscheinende, rauchige Flecken;

innerhalb derselben und neben ihnen fanden sich punkt- bis kom—

förmige Trübungen von grauschwarzerFarbe, sowohl vor derLinsen

mit'te als auch hinter derselben gelegen. Einige Male sah die

Linse aus wie ein mit zahlreichen, weißen Kreidepunkten durch

setzter Kristall, in zwei anderen Fällen war die Linse in

Segmente gespalten ähnlich denen der Apfelsine.

Was die bemerkenswerten Befunde betreffs Erkrankung des

Glaskörpers anbelangt, so fiel öfters bei völlig intakter Horn

haut und Linse der gelblichgrüne Schimmer des Pnpillarreflexes

auf. Hierbei verdeckte den Anblick der Netzhaut ein leichter

Schleier oder Staub als Anzeichen einer diffusen Trübung des

Glaskörpers. Einzelne Pferde zeigten schön ausgebildete Er

scheinungen der Synchisis scintillans. Besonders nach plötzlichem

Anheben des Kopfes wirbelten zahllose glitzernde Kristalle

durcheinander, dem lustigsten Schneetreiben nach Frost ver

gleichbar. — Und wie öfters beim Menschen trotz nachgewiesener

Synchisis scintillans keinerlei Sehstörungen bekundet werden, so

konnte ich diese Veränderungen auch beobachten, obwohl weder

der Pfleger noch der betreffende Schlepper je Anzeichen einer

Sehstörung bei dem in F1'age kommenden Pferde wahrgenommen

haben wollen. Als weitere Veränderungen des Glaskörpers

konnte ich schollige Zerkliiftung desselben beobachten, wobei

derselbe einmal das Aussehen einer kristallklaren Eisscholle

mit Sprüngen darbot, das andere Mal das eines trüben Eis

stiickes, welches sich bei unbeständiger Witterung bildet. —

Weiterhin fand ich einmal Stauungspapille sowie auch einmal

Atrophie der Papille, während es mir noch nicht gelungen ist,

Ablösung der Netzhaut, selbständige Retinitis oder Chorioi‘ditis

aufzufinden. Dies mag seinen Grund haben einerseits in der

ungenügenden Beleuchtung, mit welcher ich untersuchte, anderer

seits in der wahrscheinlich gleichzeitig vorhandenen Degeneration

 
‘der vorliegenden Medien, der Linse und des Glaskörpers. ‘Fälle

von Amaurosis dürften entschieden häufiger sein.

Einen Fall von Luxation der Linse in die hintere Augen

kammer möchte ich mir noch erlauben anzufübren, welche ich

im Verlaufe eines Jahres verfolgen konnte. Der Pferdepfieger

stellte mir bei den Revisionen jenes Pferd immer als das „mit.

dem Knöppel“p vor. Zuerst zeichnete sich bei aufmerksamer

Betrachtung des Auges — der kleinere Spiegel hierbei ist viel

fach vorzuziehen — der obere Rand der Linse als scharfe

Bogenlinie inmitten der sehr großen Pupille ab. Der Rand der

letzteren war gleichmäßig geblieben, die Iris wies das Aussehen

des welken Blattes auf. Die Linse selbst, soweit sie sichtbar

war, erschien in der ersten Zeit nur unmerklich getrübt, auch

das Augeninnere war durchsichtig, so daß sich deutlich Chorioidea,

Tapetum und Papille erkennen ließen. Nach einem halben Jahr

ungefähr fing die Trübung an zuzunehmen, so daß bis vor

ca. zwei Monaten die Linse als grauweißer Knopf aus der

hinteren Augenkammer hervorragte. Der Glaskörper war zu

‚jener Zeit noch ‘durchsichtig geblieben, während Aderhaut und

Papille sich bereits mitveränderten. Besonders traten die Ge

fäße hervor, welche sich als starke Stränge nach der Papille

zu abhoben. Seit ca. zwei Monaten ist starke Trübung des

G_laskörpers und zuletzt auch in der vorderen Augenkamrner

eingetreten.

Fragen wir uns nun: auf welche Umstände sind diese

abnorm häufigen Erkrankungen der Linse und des Glaskörpers

insbesondere zurückzuführen. ‚

Zur Erklärung hierfür möchte ich — ohne verallgemeinern

zu wollen »— die in Frage kommenden Verhältnisse speziell

einer Grube schildern, wie sie bis zur Einführung des Motoren

Betriebes vor kurzem bestanden.

Die betreffenden Pferde haben auf ihrem Wege

Förderungsschachte durchschnittlich acht Kastenwagen mit

je 121/2 Zentnern Last auf Strecken von ca. 1600 Metern bei

einer Steigung von 1 : 500 und mit einer Durchschnitts

geschwindigkeit von 11/4 Meter pro Sekunde zu ziehen. Ihnen

entgegen strömen die frischen Wetter, welche vom Schachte

her mit einer Geschwindigkeit von vier Meter pro Sekunde ge

zogen werden und annähernd die Temperatur der Luft auf der

Erdoberfläche besitzen. Nun kommen die Pferde warm, oft

völlig erhitzt vom Querschlage her in der Nähe des Schachtes

an und bleiben durchweg vor einer Wettertiir stehen, wo häufig

eine Temperatur von 180 herrscht. Beim Öffnen dieser Wetter

tür und Weiterrücken des Zuges erfolgt plötzliche Abkühlung,

im Winter auf eventuell weit unter 0°. Der Luftzug an dieser

Stelle ist derart stark, daß man sich den Hut. festhalten muß

und die Lampe erlischt. Der Rückweg mit den leeren Wagen

erfolgt in der Richtung der Wetterführung in forschem Schritt

tempo, ihm schließt sich wiederum, oft unmittelbar, die Tour

mit belasteten Loris gegen die frischen bzw. kalten Wetter an.

Dieser jähe Temperaturwechsel und die starke

Wetterführung dürften Hauptfaktoren bilden in der Ent

stehung der Augenleiden. Es ist nämlich bekannte Tatsache,

daß sowohl die Einwirkung von Kälte als auch von Hitze

Linsentrübungen verursachen kann, wie es auch Michel durch

das Experiment nachgewiesen hat. Gelang es ihm doch, durch

Applikation eines Eisbeutels auf das Auge eines gesunden Tieres

undurchsichtige Trübungen der Linse zu erzeugen, welche sich

aufhellten beim Weglassen der Kälteeinwirkung. Andererseits

zum
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beobachtet man bei Glasarbeitern, welche von einer Seite her

intensiver Hitze ausgesetzt sind, ebenfalls an dem letzterer zu

gewandten Auge Kataraktbildungen. Und so dürften auch die

geschilderten Erkrankungen der Linse und des Glaskörpers auf

Zirkulations- und Ernährungsstörungen infolge obiger Umstände

zurückzuführen sein. Außer Anämie kämen besonders Cyclitis

und Chorioiditis in Betracht. -— Was weiterhin die Lähmung der

Netzhaut anbelangt, so ist zu berücksichtigen, daß die Gruben

pferde im Gegensatz zu den Bergleuten meist ständig, oft viele

Jahre hindurch unter Tage gehalten werden. Da lösen die

Leuchtkörper der Grubenlampen und matten elektrischen Birnen

im Quer-schlage, den Grundstrecken und im Stall nur minimale

Reflexe aus, so daß allmählich die Lähmung der Netzhaut eintritt.

Die gelähmte Netzhaut hinwiederum bewirkt nur eine mangel

hafte Akkommodation der Regenbogenhaut, wodurch die Ent

leerung der Nährstofl‘e aus der Linse und dem Glaskörper in

geringerem Grade als normaler Weise stattfindet, so daß auch

hierauf zum Teil die Ernährungsstörungen dieser beiden Organe

beruhen dürften. .

Den Bergverwaltungen erwächst natürlich aus diesen Aus

führungen keinerlei Vorwurf. Die Entstehung der obigen Seh

störungen ist vielmehr als Berufskrankheit, als ein notwendiges

Übel anzusehen. Vielleicht ließe sich demselben in manchen Be

trieben zum Teil in soweit abhelfen, als die frischen Wetter von den

Grundstrecken her nach dem Förderungsschachte zugeführt würden,

wie dies ja bereits in manchen Gruben geschieht. Ferner

könnten die Ställe unter Tage, soweit mir bekannt, zwar gar

manchen Stallungen, die vom Tageslicht beschienen werden, als

Musterställe gegenübergestellt werden, — überhaupt ist die

Haltung und Pflege der Pferde unter Tage eine durchweg gute

zu nennen, doch ließe sich vielleicht von Zeit zu Zeit ab

wechselnd Beschäftigung der Grubenpferde über Tage einrichten.

Auf diese Art würden zeitweise wenigstens der Netzhaut der

p. Pferde stärkere Reflexe zugeführt, als auch die Erkrankungen

der Linse und des Glaskörpers sich günstig beeinflussen ließen.

Durch fortgesetzte Untersuchungen aber, zu welchen ich

durch vorstehende Ausführungen die Herren Kollegen, zumal in

den Grubenrevieren, angeregt haben möchte, ließe sich noch

mancherlei Interessantes feststellen, insbesondere vielleicht ließe

sich gerade hier die Frage des Glaukoms lösen.

Zur Anwendung des Damholid“)

Von Evers-Waren.

Zu meinem Artikel über die Anwendung des Damholid in

der tieritrztlichen Praxis in Nr. 25 der B. T. W. muß ich mit

teilen, daß es nicht praktisch ist, die Lösung in Aktolwasser

auszuführen, weil die Schwellung in der Unterhaut bei An

wendung von 1—2 Litern häufig einen enormen Umfang an

nimmt und zu Thrombose führen kann. Die Versuche und die

Anwendung in der Praxis hatte ich bei verschiedenen Tieren

mit Mengen von 500 ccm ausgeführt und ließen diese die Größe

der Anschwellung nicht immer voll erkennen. Nach meiner

heutigen Erfahrung scheint es, als wenn die Unterhaut kein

Aktol, selbst in 0,5 promill. Lösung, verträgt. Ich möchte daher

den Interessenten doch empfehlen, wieder zu der Lösung in

*) Mit Bezug auf den Schlußsatz des Artikels in N0. 25 soll

mitgeteilt werden, daß das Präparat außer von Beugen nach wie

vor von Dr. Schallhorn-Rostock, Droguenhaudlung, geliefert wird.

 

0,25 promill. Itrolwasser zurückzukehren und will auch be

merken, daß nach meiner Erfahrung altes Itrol, selbst wenn es

in dunkler Flasche aufbewahrt wird, häufig unlöslich ist.

Frisches Itrol löst sich sehr leicht 0,25:1000 aq. Auch der

von mir empfohlenen Holzwolle haftet ein Mangel an, der oft

recht störend wirkt. Einige Glaswollen sind sehr spröde und

geben beim Zerzupfen unendlich viele feine Glassplitter, die

sich in den sehr genau schließenden Kegelventilen der auto

matischen Spritze festsetzen und hierdurch dieselbe undicht

machen. Wer daher sehr spröde Glaswolle besitzt, nehme

wieder einfache, reine Verbandwatte in nicht zu dicker Lage

und lege diese auf einen über den Rand des Trichters reichenden

Gazelappen, dann vollzieht sich die Filtration sehr leicht. Die

in der Zeitschrift für Infektionskrankheiten angeregte Anwendung

des Damholid bei der infektiösen Rückenmarksentzündung oder

schwarzen Harnwinde, ist von mir seit drei Jahren mit recht

gutem Erfolge ausgeführt worden. Ich möchte empfehlen, das

Präparat nicht in Latwergeform, sondern in Gelatinekapseln zu

verabreichen und ev. stündlich 20—40 g zu geben. Auch die

endovenöse Anwendung bei akutem Verlauf, in 5*—10 proz.

Lösung von einer Temperatur von 30—35° C, gibt in Mengen

von 100—500 ccm oft wunderbare Resultate.

Beobachtungen aus der Praxis.

Von Dr. Otto E. Vogel-Kreuznach.

i6. Zleue mit vier Hörnern.

„Nebenhörner kommen bei der zottigen Hausziege nicht

selten vor“ (Freytag in Kochs Enzyklopädie). Nebenstehendes

Bild zeigt das Schädeldach einer

schwarzen, weißgefleckten Landziege

in Hinteransicht, bei dem die vier

Hörner in Größe und Form auffallend

divergieren.

Die Maße sind folgende: Rechtes

vorderes Horn 25 cm lang, linkes

vorderes 11 cm; rechtes hinteres 40 cm,

linkes hinteres 17 cm lang. Abstand

zwischen den vorderen Hörnern

‘2 cm, zwischen den hinteren = 5,5 cm;

Abstand zwischen den linken Hörnern = 0,5 cm, zwischen dem

  

rechten = 1 cm.

I7. Eln llyelomelus porlnodaetylus (Kalb).

Die beigegebene Photographie stellt das Knochengerüst des

linken Vorderfußes von einem Kalb mit einer dritten Zehe dar.

Die überzählige Zehe ist hier ein atavistischer Digitns quintus,

das sie mit dem Os pirsiforma

artikuliert. Sie ist vollkommen ’ ’

ausgebildet, aber in den Di

mensionen etwas kleiner als

die andern und mit diesen nicht durch Ligamente verbunden.

Ursprünglich war die Klauensohle der überzähligen Zehe denen

der anderen zugekehrt; wie man aber an dem Faserverlauf der

Bänder sehen kann, hat im unteren Epiphysenknorpel des Fessel

beins und im Fesselgelenk eine Vierteldrehung um die Längs

achse nach rechts stattgefunden, derart, daß die Volarfläche der

unteren Phalangen lateral gerichtet ist.

Über einen ähnlichen Fall findet man ein Referat in der

B. T. W. 1903, S. 475.
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Ein interessanter Fall aus der Praxis.

Von Tierarzt Hennlg-Bukowitz (Kr. Schwetz).

Vor einiger Zeit infizierte ich mich am Zeigefinger der

rechten Hand durch einen Stich mit der Kanäle der Rotlanf

kulturspritze. Schon am nächsten Tage trat eine heftige

Schwellung der Unterhaut am rechten Zeigefinger ein, die nach

einigen Tagen zuriickging, während sich an der Hand ein

schmerzhaftes Erythema migrans ansbildete, das sich bald an

der Rückenfläche der Hand, bald an der Innenfläche und zwischen

einzelnen Fingern zeigte. Nach 11/2 Woche trat plötzlich eine

starke Schwellung der Unterhaut am Mittelfinger auf, die im

Laufe des Tages wieder zurückging. Nach zwei Wochen ließ

ich mir auf Anraten des Herrn Kreistierarztes Paul in Schwetz

eine Rotlaufseruminjektion machen. Noch amAbend desselbenTages

war die Hand schmerzlos und schon am nächsten Tage konnte

ich meine bis dahin im Verband getragene Hand wieder voll

ständig gebrauchen. Das Erythem verschwand plötzlich. Der

prompte Erfolg war mir ein Beweis dafür, daß Rotlaufinfektion

vorlag.

Da Schweinerotlaufinfektionen bei Menschen nach Ansicht

vieler Kollegen nicht selten sind und bis zur Heilung des Erythems

etwa sechs Wochen hingehen sollen, rate ich zu einem Versuch

mit Rotlaufserum.

‚ Beobachtung über Schweineseuche.

Von Tierarzt Oswald Beeker-Pakomh.

Dem ersten von mir in Nr. 47, Jahrg. 1906, der B. T. W.

gelieferten Beitrag zu den „Klinischen Formen der Schweine

seuche“ möchte ich im nachstehenden einen weiteren folgen

lassen:

In der letzten Zeit wurden mir —— weil ich sie gegen Rot

lauf geimpft hatte —— des öfteren Schweine zugeführt, welche

neben einer gewissen Apathie eine auffallende Anämie und außer

dem folgende Krankheitserscheinung aufzuweisen hatten, welche

in unregelmäßigen Zwischenzeiten häufiger des Tages, ja sogar

in der Stunde wiederkehren sollte. Die liegenden Tiere erheben

sich zur hundesitzigen Stellung und richten den Kopf in die

Höhe. Dabei werden am Kopfe und Halse, besonders am Unter

kiefer, zuckende Bewegungen ausgelöst. Wenn der Anfall nach

'/‚——2 Minuten vorüber ist, steht den Tieren dicker Schaum vor

dem Rüssel.

Diese Erscheinungen wiederholten sich an mehreren auf

einanderfolgenden Tagen, bis die Besitzer, beunruhigt, die Ab

schlachtung vornehmen.

Zwei solcher Schweine hatte ich Gelegenheit, auch im

Sektionsbilde zu sehen. Abgesehen von der Anämie und einem

leichten Lungenödem war an beiden makroskopisch nichts zu

finden.

Das Kaiser Wilhelm-Institut in Bromberg stellte an den

eingesandten Organen „Schweineseuche“ fest.

Ein Fall von hochgradiger Urtikaria bei einer Kuh.

Von Tierarzt E. Sonnenberg, Brilon.

Am 23. Februar 1907 wurde ich zu einer 5 Jahre alten

Kuh des Landwirts B. in W. gerufen, die gegen 4 Uhr nach

mittags plötzlich unter folgenden Erscheinungen erkrankt

sein soll.

 

 

Das Tier geiferte sehr stark, so daß die ganze Krippe

mit Speichel überdeckt war. Auch hustete es viel, was sonst

nie der Fall war. Die Atmung war sehr aufgeregt und drohte

in Erstickung überzngehen. Die Kuh habe die Zunge weit aus

dem Manie herausgestreckt und sich häufig zum Urinieren

Sie sei so aufgeregt gewesen, daß sie in die Krippe

Augenlider, Kehlgaug und Hals seien un

förmlich angeschwollen. In der geschwellten Haut habe man

Beulen gesehen, die mit Dasselbeulen Ähnlichkeit hatten.

Die Schwellung habe sich auch auf die Schulter- und Brust

partie beider Körperhälften erstreckt, auch den linken Unter

schenkel, After und Scheide ergriffen.

Nach Analogie eines ähnlichen, von mir behandelten Falles

machte der Besitzer Wasserdampf‘mhalationen, worauf die be

ängstigenden Symptome schnell zurückgingen.

Der von mir 6 Uhr abends aufgenommene Befund war

folgender. Die gutgenährte Kuh erscheint ziemlich munter

und frißt bei meinem Eintritt in den Stall etwas Heu. Die

Konjunktiva und Naseuschleimhaut sind höher gerötet, aber

ohne Blutflecke. Ausfluß aus Auge, Nase, Maul und Scheide

besteht nicht. Die Mastdarmtemperatur beträgt 38,2 ° C.

Das Tier atmet angestrengt und schniebend, 16 mal in der

Minute. Hin und wieder hustet es. Der Husten ist schmerzhaft

und geht mit einem rö'chelnden Kehlkopfgeräusch einher. Durch

Auskultation und Perkussion lassen sich im Bereich der Lunge

keine Veränderungen nachweisen.

Zirkulations- und Digestionsapparat

weichungen von der Norm.

Beide Augenlider, besonders aber das rechte Augenlid, sind

sehr stark geschwollen, so daß sie wulstartig, wie Wassersäcke

hervorragen. Ihre Konsistenz ist festweich. Auf Druck gegen

die geschwellten Partien äußert das Tier starken Schmerz.

Ebensolche Schwellungen findet man beiderseits am Ohren

grund. Im Kehlgang macht sich eine gleichfalls schmerzhafte,

längliche Geschwulst bemerkbar, die den Kehlgang ganz ausfüllt.

Am Halse, desgleichen hinter dem Schulterblatt, treten mehrere

kleine und größere Erhabenheiten hervor. Ihre Größe schwankt

zwischen der Größe einer Dasselbeule und dem Umfang eines

halben Handtellers. Der linken Unterschenkelvorderfläche sitzt

eine handtellergroße, schmerzhafte Erhabenheit auf.

Der After und die Schamlippen sind so stark geschwollen,

daß die Haut ein glänzendes Aussehen bekommen hat.

Die Krankheit war im Fallen. Während meines einstündigen

Aufenthalts konnte ich ein fortschreitendes Zurückgehen der

Schwellungen feststellen. Die Kehlgangsgeschwulst war in

dieser Zeit bis auf Reste verschwunden.

Über die Ursache konnte ich nichts Sicheres ermitteln. Der

Besitzer fiitterte seit zwei Tagen Wicken. Doch blieb das

übrige Vieh trotz derselben Fütterung gesund.

gestellt.

gesprungen sei.

zeigen keine Ab

Wie sollte das Schutzimpfen der Haustiere

geregelt werden?

Von Professor Dr. Ferdinand Kern.

(Mitteilungen aus dem Kg]. kroatlsch-slavonlschen baktcrlologisrhen Landosinstitute

in Krizerci, Band I. 1906.) «

Durch die große Verbreitung der infektiösen Krankheiten

der Haustiere ist die Tierproduktion in ihrer Rentablität ge

sunken. Der Tierbesitzer greift in bedrängten Zeiten zu allen

Mitteln und ist gerne bereit, sich der Mittel und Wege zu be
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dienen, die die Wissenschaft darbietet. Leider fährt er aber

dabei nur zu oft irre. Die Erzeugung von Impfstoffen ist bei

den obigen Umständen zumeist recht rentabel und zufolgedessen

besteht eine Hyperproduktion solcher Stoffe. Es werden Impf

stoffe gegen die verschiedensten Krankheiten auf den Markt

geworfen, angepriesen und gestrebt, sie an den Mann zu bringen.

Die Belege für ihre Güte mangeln zumeist, viele Impfstoffe sind

nicht einwandfrei ausprobiert und bis man darauf gekommen ist,

daß der eine oder andere derselben wirklich wirkungslos oder

sogar schädlich ist, hat sich deren Erzeuger bereits zufrieden

zurückgezogen.

Den Schaden, den die Tierbesitzer durch solche Impfstoffe

erleiden, ist nach K. groß, denn erstens ist die Beschaffung

derselben und ihre Verimpfung ein Verlust an Arbeit, Zeit und

Geld, zweitens werden dabei eventuell gute Impfstoffe nicht, oder

zu spät benutzt und drittens besteht die Möglichkeit, wie dies

die Presse bewies, daß durch schlechte Impfstoffe Seuchen

eingeschleppt werden können.

Aus diesen Ursachen hält es K. wünschenswert, daß das

Schutzimpfen der Haustiere von Amtswegen geregelt werde und

zwar so, daß obigen Möglichkeiten vorgebeugt sei.

Nach K. wäre die Impfl‘reiheit in Kroatien, den dortigen

Verhältnissen Rechnung tragend, folgendermaßen zu regeln:

1. Unter den Impfstoffen im allgemeinen wären solche mit

lebendem Inhalt und solche ohne lebendem Inhalt, kurz: lebende

und nicht lebende Impfstoffe zu unterscheiden.

2. Die Einfuhr von Impfstoffen und deren Verabf'olgung

im Lande wäre von einer Bewilligung der Landesregierung ab

hängig zu machen, welche diese auf Grund des Begutachtens

des Kgl. bakteriologischen Landesinstitutes für Veterinärhygiene,

erteilen oder verweigern sollte. Die Bewilligung könnte ein

für allemal erteilt werden: _

a) Für solche lebende Impfstoffe, deren Wirksamkeit den

Aufgaben entspricht, denen sie zu entsprechen hat, dabei ver

bürgtermaßen für die Impflinge nicht gefährlich sind und bei

welchen keine Gefahr besteht, daß durch sie eine Seuche ver

ursacht werden könnte;

b) für nicht lebende Impfstoffe, welche wirklich wirk

sam und nützlich sind.

Für andere oder für neue, noch nicht erprobte Impfstoffe,

wäre in jedem Falle um eine neue Bewilligung von neuem

einzukommen.

4. Zur Ermöglichung einer Kontrolle des Einhaltens solcher

Vorschriften, wäre eine permanente Bewilligung der Impfstoff

verabfolgung an folgende Bedingungen zu knüpfen:

a) Der betreffende Impfstoff dürfe nur an Veterinäre ver

abfolgt werden;

b) der Verabfolger des Impfstoffes hätte der Landesregierung

periodisch darüber zu berichten: wann, wieviel und an wen er im

Lande Impfstoff abgegeben hat;

c) eventuelle Änderungen der Gebrauchsanweisung, auf

Grund deren die Bewilligung der Verabfolgung erteilt wurde, ‘

sind der Landesregierung ehestens bekannt zu geben.

5. Die Ausführung von Schutz- als auch Heilimpfungen

sollte ausschließlich nur Veterinären gestattet sein.

6. Beiderlei Impfungen sollten unter der Kontrolle der Be

hörden stehen und wären wenigstens 24 Stunden vor ihrer Aus

führung denselben anzumelden.

7. Die impfenden Veterinäre wären zu veranlassen, über

 

die Impfungen und deren Erfolg vorgeschriebene Tabellen aus

gefüllt der Landesregierung einzusenden und zwar bei jeder

Impfung eine und sechs Monate nach jeder (ev. zweite Impfung)

die zweite.

8. Den impfenden Veterinären wäre es zur Aufgabe gemacht,

die Impfungen genau den Anweisungen entsprechend auszuführen,

welche sich auf den betreffenden Impfstoff beziehen.

9. Überreste lebender Impfstoffe sind zu vernichten.

10. Die mit den Erregern gewisser Krankheiten geimpften

Tiere, seien diese Erreger geschwächt oder nicht, seien als

infiziert zu behandeln gleich Tieren, welche gelegentlich natür

licher Infektion an ihr erkrankten.

Referate

Zur Heilung akuter Infektionskrankheiten mittelst

spezifischer Sera.

Von Prof. Dr. Albert Schütze.

(Zcitschr. f. Infektionskr. paras. Krankh‚ u. Hyg. d Hsust, Bd. I, S. BOB.)

In vorliegender Arbeit ist hauptsächlich die Frage nach

der Dauer der passiven Immunität mit besonderer Rücksicht auf

die Behring-Ransomschen Arbeiten, die dem homologen Serum

einen besonderen Einfluß zuschreiben, behandelt werden. Zur

aktiven Immunisiernng verschiedener Tierarten (Meerschweinchen,

Kaninchen, Ziege) gelangte die Kochsche Choleravibrio zur

Verwendung. Es wurde der Beweis geliefert, daß das homologe

vom Meerschweinchen herrührende Cholera-Immunserum länger im

Meerschweinchenorganismus verbleibt und später ausgeschieden

wird, als das durch aktive Immunisiernng und Choleravibrionen

gewonnene heterologe Kaninchen- oder Ziegenserum. Durch

die Experimente Schützes ist von neuem dargetan, daß der

Organismus zu körpereigenem Eiweiß eine größere Affinität

besitzt als zu körperfremden. Die durch das homologe

Meerschweinchenserum erzeugte Immunität fiel durch

ihre überwiegend längere Dauer gegenüber der durch

das heterologe Kaninchen- oder Ziegenserum hervor

gerufenen auf. Während die Schutzwirkung des heterologen

Kaninchen- bezw. Ziegenserums im Meerschweinchenkörper

5—7 Tage währte, betrug diejenige des homologen Meer

schweinchenserums 23—26 Tage. Jedoch bleibt die Dauer

der passiven Immunität auch nach Anwendung von

homologem Serum, welche im günstigsten Falle 26 Tage an

hielt, am Meerschweinchen gemessen, erheblich hinter der

durch aktive Immunisiernng erzielten Sehutzdauer

zurück. Der Autor konnte sich aus eigener Anschauung davon

überzeugen, daß das Serum eines Meerschweinchens, das zwei

Monate lang mit Choleravibrionen immunisiert worden war, noch

am 68. Tage nach der letzten Injektion in einer Dosis von 0,08

gleichzeitig vermischt mit einer Öse einer 24stündigen Kultur

menge, 200 g Meerschweinchen am Leben erhielt, während die

Kontrolltiere, welche die gleiche Menge normalen Serums und

Kultur erhielten, 24 Stunden an den Folgen der (lholerainfektion

zugrunde gingen. Richter.

Über Intoxikationen.

Von Tierarzt Dr. Winterer-Langenbrücken und Bezirkstierarzt

Leibcnger-Vl’oll'ratshasnen.

(Mitteilungen des Vereins badischer Tierärzte, [1907, Nr. 5. — Wochenschrift für

Tierheilkunde und Viehzucht, 1907, Nr. 13.)

Der erstere sah bei zwei Kühen eine plötzlich, ohne Vor

boten auftretende Paraplegie der Nachhand. Körpertemperatur,
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Zirkulation, Respiration und Verdauung waren normal; Knochen

alfektionen fehlten, das Sensorium war frei, Reaktion auf Außen

reize erfolgten prompt. Krankheiten, die in Betracht kommen

konnten, so z. B. Gebärparese, Festliegen, Euterentzündung usw.,

waren mit. Sicherheit auszuschließen. Diagnose: Autointoxikation

infolge Aufnahme von im Darme gebildeten Fäulnisstoffen. Die

Verabreichung von Jodkalium in Verbindung mit Tartarus

stibiatus, Rhizoma Veratri und Sal Carolini factitium führte in

ganz kurzer Zeit zur Genesung.

Der zweite Autor beobachtete in zwei Gehöften bei fünf

Pferden Erkrankungen, die zweifelsohne Vergiftungen vor

stellten.

Pferd I zeigt in der Hauptsache ödematöse Anschwellungen

an den abhängigen Körperstellen, Illuskelzittern, Schwäche, Dar

niederliegen, Dyspuoe, Tod nach neun Tagen. Sektion nicht

vorgenommen.

Pferd II gibt ähnliche, wenn auch schwächere Symptome

zu erkennen, das Sensorium ist frei, Husten wird viel aus

gelöst, Auskultation ergibt stark verschärftes Vesikuläratmen.

Therapie: 4,0 Kalomel und drei Dosen a 5,0 Kalium jodatum.

Das Tier ist in acht Tagen genesen.

Pferd III erkrankt bei 40,8 T. und 65 P. an Atem

beschwerde und Appetitlosigkeit. Die Sektion dieses nach neun

Tagen verendeten Pferdes konnte nicht vorgenommen werden.

Pferd IV leidet längere Zeit an Katarrh der oberen Luft

wege und frißt schlecht, bis plötzlich eine erhebliche Ver

schlimmerung sich einstellt. Die Erscheinungen sind nun:

80 Pulse, 48 Atemzüge, 40,9 Temperatur, ängstlicher Blick,

Psyche eingenommen, Dyspuoe, Darmgeräusche kollernd. Kot

breiig. Trotz aller Bemühungen läßt sich der tödliche Ausgang

nicht aufhalten. Die pathologischen Veränderungen ergeben

bei der Obduktion das Bild der Hämatolyse.

Pferd V erkrankt unter den Anzeichen der Bronchitis und

des Magenkatarrhs. Nach 14 Tagen tritt Genesung ein.

Als wahrscheinliche Ursache der Erkrankungen wurde fest

gestellt: Das Heu, welches zur Verfütternng gelangte, enthielt

total verschimmelte Lagen und viele vermoderte Blätter. Der

Hafer riecht moderig. Die Luft des einen Stalles war infolge

ungenügender Ventilation und schlechter Bodenbeschafl‘enheit

übelriechend, stechend. Im anderen Stalle fanden sich hinter

der Kaufe vermoderte, iibelriechende, zu Staub zerfallene Futter

reste. Nach Beseitigung aller dieser Übelstände traten weitere

Erkrankungen nicht mehr auf. J. Schmidt.

Über Furunknlose an den Armen nach geburtshilf

lichen Eingriffen.

Von k. k. Bezirksobertierarzt Friedrich Fried-Przemyäl.

(Tieritrztlichcs Zentralblstt 1907, Nr. H.)

Bekanntlich erweisen sich die von den Praktikern geübten

Vorsichtsmaßregeln gegen Entwicklung von Furunkeln an den

Armen nach geburtshilflichen Eingriffen häufig genug als unzu

reichend. Vor- und nachherige Desinfektion, Einfetten der

Arme usw. versagen besonders bei stark behaarten Armen oft voll

ständig. Fr. hatte einigen Erfolg, wenn er im Eruptionsstadium

der Furunkel die Arme mit 10 proz. Jodvasogen einrieb. Das Jod

vasogen muß aber so heiß sein, als es ertragen werden kann. Am

besten hat sich jedoch die Cred6sche Silbersalbe (Ung. Argent. colloid.

Cred6) bewährt. Jede verletzte Stelle an den Händen oder

Armen wird sogleich mit einer erbsengroßen Menge dieser Salbe

 

 

eingerieben. Auch wenn bereits Juckreiz oder rötliche Knötchen

bildung eingetreten ist, leistet die Salbe noch vorzügliche Dienste,

wenn die Behandlung in der erwähnten Weise früh und abends

vorgenommen wird. Sollten sich bereits Eiterbläschen gebildet

haben, so kann man diese einfach beim Einreiben der Salbe auf

drücken bzw. öffnen. Ein Verschleppen des Infektionsstofi‘es

ist ausgeschlossen, denn die betreffenden Kokken gehen sicher

in der Salbe zugrunde. Eine genaue Inspektion der Arme ist

erforderlich, damit jede verdächtige Stelle sofort in Angriü' ge

nommen wird. Den einzigen Nachteil, daß man Wäsche und

Arme schmierig macht, wird wohl jeder gern in Kauf nehmen,

der das Leiden des öfteren durchgemacht hat. Rdr.

Die Hufknorpelverknöchernng der Pferde.

Von Tierarzt Dr. K. Witte-Reinickendorf b. Berlin.

(Aus der chlrnrg Klinik der tieriirztl. Hochschule zu Berlin.)

(Monatshefte. i’. w. und punkt. Tierheilkunde. XVIII. Band, 6-7 Heft.)

Die Anschauungen der tierärztlichen Autoren über die

pathologischen Veränderungen der Hufknorpelverknöcherung und

besonders über den Ausgangspunkt des Leidens stimmen nicht

überein. Es herrschen folgende Ansichten vor:

1. Der Prozeß soll an der Ansatzstelle des Hufknorpel-Huf

beinbandes seinen Ursprung nehmen (Gutenäcker).

2. Derselbe soll mit einer Entzündung des Perichondriurns

beginnen, die dann auf den Knorpel übergreift (A. Lungwitz).

3. Die Verknöcherung soll an den verschiedensten Punkten,

so im Innern als insulätre Verknöcherung oder am_ oberen

Rande des Knorpels ihren Anfang haben (Gutenäck er,

Pritchard, A. Lungwitz, Vogt).

4. Sie soll am Übergang vom Hufbeinast auf den Huf

knorpel einsetzen (Vatel, Johne, Blaue, Großbauer,

Fröhner, Eberlein).

Nach den Ergebnissen seiner makroskopischen und mikro

skopischen Untersuchungen schließt sich der Verfasser der unter

4. angegebenen Ansichten, er gibt aber zu, daß die Ver

knöcherung gelegentlich auch von einer Krongelenksschale, Huf—

gelenksschale oder einer chronischen Hufrollenentziindung ihren

Ausgangspunkt nehmen kann. Rdr.

Über die Sectio caesarea conservativa beim Hunde.

(Bericht über zehn operierte Fälle, einiges über die Operationstechnik

und die lndikationsstellung.)

Von Tierarzt Karl Keller, Assistent der geburtshili'lichen Klinik

der K. und K. tierärztlichen Hochschule in Wien.

(Zeitschrift l'llr Tiermedlzin. 11. Bd., 2. lieh.)

Der Kaiserschnitt wird in der neueren Zeit beim Hunde

immer häufiger und mit Erfolg vorgenommen. Man kann dabei

den Uterus ganz entfernen (Hysterektomie), wie dies Porro

1876 zuerst beim Menschen ausgeführt hat, oder man öffnet nur

den Uterus, um auf diese Weise die Geburt beenden zu können

(konservativer Kaiserschnitt). Die Hysterektomie wird dann

indiziert sein, wenn der Uterus infiziert und somit der Fall von

vornherein als verzweifelt anzusehen ist. Da es sich meist um

wertvolle Zuchthündinnen handelt, die der Wiener geburtshilf

lichen Klinik übergeben werden, so wird die Sectio caesarea

conservativa bevorzugt, weil bei günstigem Ausgang der Zucht

wert der Hündin erhalten bleibt.

Von den zehn Fällen von konservativem Kaiserschnitt, die

K. ausgeführt hat, gelangen acht vollkommen. Davon heilten

sechs Fälle per primam. Die Hündinnen verließen in der Regel

nach 10——14 Tagen geheilt das Spital. Zwei Fälle endeten in
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folge von Peritonitis tödlich. Bei dem einen dieser beiden Fälle

hatte sich die Hündin in der ersten Nacht nach der Operation

aus dem Verband herausgearbeitet und hatte sich dabei die

Bauchwunde infiziert. Das zur Operation nötige Instrumentarium

ist sehr bescheiden: Zwei geballte Skalpelle, eins zum Durch

schneiden der Haut, ein zweites zum Spalten der Bauchdecken

und zum Eröffnen des Uterus, ein geknöpftes Messer zum Durch

trennen des Bauchfelles, einige Arterienklenunen, zwei Scheren,

davon eine geknöpft, Nadeln und ein Nadelhalter. Die Operations

methode ist die jetzt beim Hund fast allgemein gebräuchliche,

nämlich: Medianer Bauchschnitt, Hervorwälzen des Uterus, Ent

leeren desselben nach vorangegangener Eröffnung durch einen

Einschnitt, Uterusnaht und Bauchdeckennaht. Zur Narkose be

dient sich K. des Morphiums subkutan. Die Dosis hat in keinem

Falle 0,06 überschritten. Nur ausnahmsweise muß die Morphium

narkose noch durch Inhalation einer geringen Äthermenge verstärkt

werden. Des weiteren gibt K. noch sehr beachtenswerte Mit

teilungen über die Ausführung der Operation, die im Original

nachzulesen sind. Selbstverständlich muß peinlich aseptisch

verfahren werden, auch von seiten der beiden nötigen Assistenten.

Als Hauptindikationen stellt K. hin: 1. zu große Früchte und

2. Insuffizienz des überladenen Uterus. Rdr.

Tollwutiihnliche Krankheit bei einem Hunde.

Veröfl'entl. a. d Juhres-Veterinär-Berlchten der boamtcten Tierärzte Preußens f. d.

Jahr 1905, 6.Jahrg, I. Teil. S. 41.)

Kreistierarzt Krickendt beobachtete bei einem feinrassigen,

langhaarigen Hiihnerhund Erscheinungen, die an die stille Wut

erinnerten. Das sonst in gesundem Zustande muntere und folg

same Tier lag ziemlich matt und mit trübem Blick im Stalle.

Der Unterkiefer hing herunter. Das Maul konnte nur unter

hörbarem Zusammenklappen der Zähne auf kurze Zeit geschlossen

werden. Dabei zeigten sich lähmungsartige Erscheinungen im

Hinterteil. Bei der Palpation der Muskulatur des Hinterteils

konnten keine Schmerzempfindungen ausgelöst werden. Der

Besitzer erklärte, daß der Hund einige Zeit vor seiner Er

krankung zur Dressur wiederholt in das Wasser geschickt

werden sei. Nach Verabreichung von Natr. salicyl neben warmen

Einhüllungen des Körpers trat binnen 12 Tagen Genesung ein.

Rdr.

Über die Hysterie bei den Katzen.

Von Grobon, Tierarzt in Paris.

(Revue de Toulouse, l. März 1907.)

Die Katzen haben bekanntermaßen ein sehr nervöses Tempera

ment und reagieren stark auf die verschiedensten Einflüsse. Daß

die Temperatur, das Klima, der Regen, die atmosphärische

Elektrizität auf sie einwirken, ist schon längst bekannt. Der

Verfasser hat in seiner Praxis in Paris schon sehr oft beobachtet,

daß außerdem die Geschlechtsorgane der Katzen, besonders der

weiblichen und die von diesen ausgehende Geschlechtserregung

die Gesundheit und das Allgemeinbefinden dieser Tiere mächtig

beeinflussen und hat schon oft die Gelegenheit gehabt, unzweifel

hafte Fälle von Hysterie vorzugsweise bei weiblichen Katzen zu

beobachten. Diese tritt meistens in der Zeit der Entwicklung

des Geschlechtssystems einige Tage vor der ersten Brunft auf

um beim weiblichen Tiere mit der Befruchtung und beim männ

lichen mit der Kastration zu verschwinden. Bei vielen Katzen

bleibt sie aber auch bestehen.

Ätiologie: Ein prädisponierendes Moment ist wohl das

pezielle Temperament der Katzen, aber die Heredität spielt

 

gewiß auch eine besonders aktive Rolle. Die Metritis, die

Kongestion der Eierstöcke und die Zysten, die sich darauf ent

wickeln, sind alles pathologische Zustände, welche die Hysterie

auslösen können.

Symptome: Vorzugsweise ‚in der Brunftzeit treten nervöse

Krisen, partielle Paralysen und Muskelkrämpfe auf. Ein häufiges

typisches Symptom ist das, daß das männliche Tier jeden Augen

blick die Bewegungen des Koitus macht, während das weibliche

Tier sich krümmt, den Schwanz in die Höhe hält und die Scham

und die Klitoris am Fußboden oder an den Möbeln zu reiben

sucht. Gewöhnlich fehlt der Appetit und ist häufiges Urinieren

vorhanden. An verschiedenen Körperteilen tritt ein heftiger

Juckreiz auf. Die richtigen alten Hysteriker sind fast lauter

Degenerierte. Sie bleiben klein und schwächlich und sind immer

Als für die Krankheit ganz charakteristische

Symptome hat der Verfasser folgende festgestellt.

l. Partielle Gefühllosigkeit, vorzugsweise an der Pfote und

am Schwanzende.

sehr reizbar.

2. Vorhandensein von spasmogenen Zonen mit übertriebener

Reizbarkeit, besonders in der Eierstockgegend.

3. Der Pharyngealreflex ist sehr herabgestimmt.

Prognose: Bei jungen Katzen die wenige und nur kurze

Zeit dauernde Krisen haben, ist sie gut. Bei alten mageren

Tieren, die leicht und sehr häufig den Krisen ausgesetzt sind

und tagelang keine Nahrung zu sich nehmen, ist sie schlecht.

Therapie. Die Hydrotherapie und die Elektrizität sind

bei Katzen kaum anwendbar und durch die Isolierung werden

sie nur schlecht beeinflußt, so daß nur eine chirurgische oder

eine medikamentöse Behandlung angezeigt ist.

Als erstere kommt nur die Kastration in Betracht, welche

bei den männlichen Katzen sehr leicht zu machen ist. Eine

Beschreibung der Ovariotomie der weiblichen Tiere, wie er sie

in seiner Klinik durchführt, will sich der Verfasser für später

vorbehalten.

Eine medikamentöse Behandlung kommt bei jungen Katzen,

bei denen die Krankheit noch im Anfangsstadium ist, und die

der Besitzer nicht kastriert haben will, in Betracht. Das beste

Anaphrodisiakum ist der Monobromkampfer, der in Granulen zu

0,01 g morgens und abends je eine in einem Stückchen Kalbs

leber oder Ölsardine gegeben wird. Dieser wird 5—6 Tage ver

abreicht, um dann einige Tage auszusetzen und nachher wieder

anzufangen. H e l fe r.

(Aus dem physiologischen Institut der vcterinär-medizinischen

Fakultät der Universität Zürich.)

Zur Theorie der Hämolyse unter Berücksichtigung der

veterinär-medizinisch wichtigen Verhältnisse und der

vergleichenden Pathologie.

Inaugural-Dissertation von Walter Frei, Tierarzt aus Rietheim.

(Berlin 1907, Verlag von Richard Schmatz.)

Bekanntlich gibt es Stoffe, welche mit roten Blutkörperchen

zusammengebracht, die letzteren so beeinflussen (sei es durch

direkte Zerstörung oder durch Veränderung ihrer Hülle), daß

das Hämoglobin sich dem Serum beimischt. Diesen Vorgang

nennt man Hämolyse. Dieselbe kommt im Verlaufe sehr vieler

Krankheiten vor (Hämoglobinurie, Vergiftungen, Verbrennungen,

Urämie, Texasfieber, Malaria usw.). Über die Hämolyse liegen sehr

viele Untersuchungen vor, auf welche Verfasser zunächst eingeht.

Sehr wichtig für das Zustandekommen der Hämolyse ist

die Frage: besitzen die roten Blutkörperchen überhaupt
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eine Membran? Die Antwort hierauf ist bisher von sehr

vielen Autoren im verneinenden Sinne gegeben werden. F.s An

sichten sind jedoch folgende: Die roten Blutkörperchen haben

eine Membran, worunter eine besondere Grenz- oder Oberflächen

sehicht des Stromes gegen das Blutplasma zu verstehen ist.

Die Entstehungsursache ist die Differenz der Oberflächen

spannnngen dieser beiden Kolloidkomplexe, resp. die Oberflächen

spannung des Stromas. Die Eigenschaften dieser Membran sind:

1. die prinzipiellen Eigenschaften der Kolloidsubstanzen (Beeinfluß

barkeit durch Temperatur, Elektrolyse, Kolloide, Altern usw.);

2. die spezifischen Membraneigenschaften, Funktion als trennende

Schicht, Dicke, Elastizität, elektive Permeabilität. Hämo

lytische Stoffe sind also nur diejenigen, welche die

Membran derart verändern, daß das Hämoglobin ab

diffundieren kann. Die Hämolyse ist eine typische

Membranreaktion, ein Spezialfall pathologischer

Permeabilisiernng einer tierischen Membran.

F. handelt sodann in eingehender Weise die Reaktions

snbstanzen, die Beeinflussung des Verlaufes durch Veränderungen

der reagierenden Substanzen (Hämolyse hemmende und fördernde),

die Gesetze der Hämolyse ab. Auf eine auch nur auszugsweise

Besprechung dieser interessanten Kapitel kann hier nicht ein

gegangen werden. Wichtig ist endlich noch das vom Verfasser

gegebene Resultat seiner Untersuchungen, welches lautet:

„Die Hämolyse ist die Folge von Veränderungen der

Permeabilitätsverhältnisse oder völligen Zerstörung einer Membran.

Die dabei stattfindenden Einzelvorgänge sind physikalisch

chemiseher Natur. Begleitende chemische Prozesse sind uns un

bekannt. Die Gesetze der Hämolyse sind Gesetze der physi

kalischen Chemie.

Die bestimmte meßbare Hämolyse ist die Resultante einer

Reihe einander folgender, sich bedingender Prozesse, die alle

bestimmten Gesetzen der Physik und physikalischen Chemie

Die diesen Gesetzen entsprechenden Reaktionskurven

J. Schmidt.

folgen.

superponiert ergeben die Kurve der Hämolyse.

Wochenübersicht über die medizinische Literatur.

Von Dr. P. leli, Charlottenburg,

Königlicher Kreistierarzt.

Zentralblalt für Baklerr'ologz'e, Parasitenlrunde und Infektionskrankheiten,

Originale, XLIH. Bd., Hell 8.

Bllharzia-Wilrmer hel Hlndern in Sumatra; von A. Vryburg,

Tierarzt in liledau, Deli-Sumatra. — In dem Leberblut von

Rindern fand Verfasser ziemlich oft Bilharzien. Er beschreibt

dieselben eingehend, jedoch muß bezüglich des Speziellen auf

das Original verwiesen werden.

Studien über Immunlelerung gegen das Virus der Hühnerpest;

von Prof. R. Kraus und Dr. J. Schiffmann. 1. Es gelingt,

das Rückenmark junger Gänse, die intramuskulär zu infizieren

sind, mittelst Austrocknung bei 220 derart abzuschwächen, daß

es für Hühner nicht virulent ist. Im Gegensatz dazu gelingt

es nicht, selbst 20 Tage getrocknetes Rückenmark von Hühnern

und sübdural infizierten älteren Gänsen in seiner Virulenz zu

verändern. 2. Die bei intramuskulärer Infektion unempfänglichen

alten Gänse lassen sich subdural sicher mit Hühnermark in

fizieren. Im Zentralnervensystem dieser Gänse sind spezifische

Hiihnerpestkörperchen nachweisbar. 3. Mit dem Rückenmark

der intramusknlär infizierten Gänse, welches getrocknet ist,

 

 

lassen sich Gänse gegen virulentes Mark intramuskulär infizierter

junger Gänse schützen. 4. Die von der Snbdura aus infizier

baren Gänsen, die intramuskulär unempfänglich sind, lassen sich

aktiv mit Hiihnermark von der Subkutis aus gegen subdurale

Infektion mit virulentem Hühnermark immunisieren.

Untersuchungen über Rotlauflmmunltät bei Serumlmpfunn; von

Tierarzt M. Prettner-Prag. — Verfasser hat sich in einer‘

Arbeit über die bakterizide Wirkung des Serums in vitro, die

Wirkung des Serums im Tierkörper ausgelassen. Bezüglich der‘

Einzelheiten muß jedoch auf das Original verwiesen werden.

Fortschritte der Mcdixz'n Nr. 10, I. April 1907.

Behandlung der Nlerenkrankheiten im Lichte neuerer For

schungen; von H. Schur. — In der Wiener klin. Rundschau

1907, 1—2, behandelt Schur diesen Gegenstand und weist darauf

hin, daß in der Behandlung der Nierenkrankheiten keine wesent—

lichen Verbesserungen eingetreten sind. Die Milchdiät entspricht

nicht allen Anforderungen, da sie zu viel Eiweiß enthält. Ob

die Retention der Phosphorsäurc schadet, kann nicht entschieden

werden. Durch Schwitzen wird der Organismus entwässert, zu

gleich aber werden die Exkretstofi‘e im Körper konzentriert, so

daß die Gefahr der Urämie eintritt. Man läßt daher während

des Schwitzens Wasser trinken, denn der Schweiß der Nephritiker

enthält mehr feste Bestandteile als der normale. Die operative

Behandlung ist nur bei Morbus Brightii mit Anurie zu empfehlen.

Dieselbe Zeitung Nr. 11, 10. April 1907.

Man soll bei Chloroformlerten nicht den Kornealretlex prüfen;

von A. van Lint. v. L. fand bei einer Dame 2 Tage nach

einer in Chloroformnarkose ausgeführten Operation eine schwere

ausgedehnte Cornea-Ulzeration. Dieselbe war nicht durch Ver

schütten des Chloroforms, sondern durch allzu scharfes Prüfen

des Kornealreflexes bedingt werden.

Dieselbe Zeitung Nr. 13, 1. Mai 1907.

Tuherkulln per es; von F. Köhler. (Zeitschrift für Tuberk. X,

Nr. 4, 1907.) Zur Erlangung eines Urteils über die Wirksamkeit

des Tuberkulins per os wurden Fälle von beginnender offener

Tuberkulose gewählt. Das Ergebnis der Behandlung bei

33 Kranken war ein sehr ungleiches. In einem Falle kam es

zur plötzlichen Verschlimmerung mit tödlichem Ausgange. Es

fand sich hier bei der Sektion Miliartuberkulose der Pleura und

des Perikard.

Therapeutische MonaIshe/te, Heft 4, XXI. Jahrgang.

Alle Fälle von Ulcus crurls, ausgenommen die auf parasitärer

Grundlage, behandelt Dr. Beiden mit folgender Salbenmischung:

Rp.: Sacchari alb. pulv. 2,0

Cerae alb. 5,0

Mel. rosat. 8,0

Ol. Olivar. alb.

Schi bovini an 15,0

M. f. ungt.

Tagesgesehichte.

Der Doctor medicinae veterinariae in Sachsen.

Von Professor Dr. Schmaltz.

In der vorigen Nummer der B. T. W. sind die Bestimmungen

mitgeteilt werden, nach denen fortab von der medizinischen
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Fakultät der Universität zu Leipzig unter Mitwirkung der Tier

ärztlichen Hochschule zu Dresden der Doctor medicinae vete

rinariae verliehen wird. Das Ereignis, das sehr überraschend

gekommen ist, interessiert die Gesamtheit in höchstem Maße.

Nicht allein, weil die Entwicklung jeder tierärztlichen Hoch

schule überhaupt der allgemeinen Beachtung wert ist, sondern

auch, weil jene Einrichtung über die. Grenzen Sachsens hinaus

einen Einfluß haben kann und wird auf die Entwicklung der

Promotionsfrage in anderen Bundesstaaten und auf die öffent

liche tierärztliche Meinung über diese Angelegenheit. Die all

gemeine Bedeutung der Tatsache gestattet nicht, sich damit zu

begnügen, daß in Sachsen anscheinend beide Teile zufrieden

gestellt sind, nötigt vielmehr zu einer kritischen Betrachtung.

Wie notwendig eine nüchterne Kritik ist, um schiefen Auf

fassungen (die anderswo schädlich wirken könnten) von vorn

herein vorzubeugen, lehrt auch eine Zuschrift aus Sachsen,

welche in der letzten Nummer der Deutschen Tierärztlichen

\’.Vochenschrift veröffentlicht wird. In jener wird unter dem

Stichwort „Sachsen voran!“ das Ereignis als ein großer Erfolg

der tierärztlichen Hochschule geschildert. Die Zuschrift scheint

übrigens nicht aus Dresden, sondern aus Leipzig zu stammen:

denn die Deutsche Tierärztliche Wochenschrift bemerkt dazu

(nicht mit Unrecht): „Die sächsische Universität hat ihren

Willen voll erreicht, und es ist deshalb wohl begreiflich, daß

von Leipzig die Kunde von ihrem Siege in alle Welt ge

geben wird“.

Ich will zunächst versuchen, mit tunlichster Objektivität

das Zusammenwirken einer medizinischen Fakultät und einer

tierärztlichen Hochschule, wie es sich in dem sächsischen Über

einkommen darstellt, losgelöst von den besonderen Verhältnissen

zwischen Leipzig und Dresden, lediglich allgemein und daraufhin

zu prüfen, ob sich seine Nachahmung speziell für Preußen

empfiehlt. Meine Stellung habe ich freilich schon dargelegt

und ausführlich begründet in dem Artikel „Das Promotionsrecht

der tierärztlichen Hochschulen“ (B. T. W. 1906, Nr. 14) und in

meinem Referat auf der Plenarversammlung des Deutschen

Veterinärrats (Beilage zur B. T. W. 1906, S. 85). Kurz und

klar habe ich auch meine Auffassung ausgedrückt in dem von

mir auf der Eisenacher Hochschulkonferenz gestellten Antrag,

der dort bei Stimmenthaltung der sächsischen Delegierten ein

stimmig Annahme gefunden hat und lautet: „Eine beschränkte

’Verleihung des Promotionsrechtes, etwa unter Mitwirkung von

Universitäten oder anderen Hochschulen bei der Promotion, ist

unbedingt abzulehnen“. (Leider ist, wie sich jetzt herausstellt,

dieser Antrag für Dresden zu spät gekommen, da man sich

dort offenbar schon gebunden hatte.)

Ein Promotionsrecht der tierärztlichen Hochschule

ist die in Sachsen jetzt getroffene Einrichtung über

haupt nicht; es ist nicht einmal eine beschränkte Verleihung

des Promotionsrechtes unter Mitwirkung Anderer; sondern

es handelt sich umgekehrt um eine Mitwirkung der tierärztlichen

Hochschule bei dem Promotionsrecht Anderer. Als einen

großen Erfolg vermag ich das an sich beim besten Willen nicht

aufzufassen. Für den Abschluß der Entwicklung der tier

ärztlichen Hochschulen gibt es nur zwei Wege: völlig gleich

berechtigte Einverleibung‘ in eine Universität oder

völlige Selbständigkeit gegenüber anderen hohen

Schulen mit allen akademischen Rechten. Bei uns in Preußen

kommt nur der letztere Weg und damit nur das selbständige

 
Promotionsrecht in Frage. Eine Vereinigung mit der Universität

bloß zum Zwecke der Promotion — in welcher Form auch

immer und selbst wenn die Promotion an der tierärztlichen

Hochschule unter bloßer Mitwirkung von Medizinern statt

fände — ist nicht die von uns erstrebte Krönung der selb

ständigen Entwicklung, sondern ist vielmehr eine Rückkehr zu

der verschollenen Abhängigkeit der Veteriuärmedizin von

der Medizin, mindestens ein Nachklang derselben. Deshalb

können wir in Preußen unter keinen Umständen von unserm

Verlangen des selbständigen Promotionsrechtes abweichen, sollten

wir auf dasselbe auch länger warten müssen wie auf ein

Kornpromiß, das im Sinne des sächsischen Übereinkommens

auch in Preußen wahrscheinlich sehr leicht zu erlangen wäre.

Das ist nicht bloß meine Meinung, sondern auf diesem

Standpunkt steht, wie ich erklären kann, das ganze

Kollegium der tierärztlichen Hochschule zu Berlin.

Es ist sehr erfreulich, was aus einem Artikel des Professors

Malkmus in der Deutschen Tierärztlichen Wochenschrift hervor

geht, daß offenbar in Hannover ganz derselbe Standpunkt

eingenommen wird. Wenn die beiden preußischen Hochschulen

einig sind und einig bleiben, dann wird man uns von unserm Wege

nicht abbringen können. Die Lage ist so, daß wir es mit

ansehen können. Unsere jungen Tierärzte haben die Möglich

keit, sich einen eigenen Doktorhut zu erwerben, auch wenn

ihnen diese Möglichkeit in Preußen nicht geboten wird; sie

haben diese Möglichkeit nicht mehr bloß in Gießen, sondern

jetzt auch in Leipzig und wohl bald auch in Tübingen, was an

sich ein Vorteil ist. Ob die Notwendigkeit, außerhalb Preußens

zu promovieren, die tierärztlichen Hochschulen Preußens in

ihrer Existenz bedrohen wird, muß abgewartet werden, und

zwar eine ganze Reihe von Jahren. In einer solchen Zeit wird

es sich auch zeigen, ob es wahr ist, was man hier und da an

nimmt, daß unsere Studenten von ihren alten Hochschulen nichts

mehr wissen wollen und sich zu den Universitäten besonders

hingezogen fühlen; ich glaube das nicht. Gewiß aber würde

durch minderwertige Surrogate eines Promotionsrechtes die An

hänglichkeit der Studenten an die tierärztlichen Hochschulen

dann auch nicht gesteigert werden. Nervöses Gefürchtel kann

jede‘nfalls die Entscheidung von Lebensfragen nicht beeinflussen.

Tritt eine Schädigung ein, nun, so wäre die natürlichste Wirkung

derselben, daß die preußische Staatsregierung sich eben dann

zur Verleihung des Promotionsrechtes veranlaßt sieht; wir

hoffen freilich, trotzdem unzweifelhaft. das in Sachsen gegebene,

Beispiel unsre Lage sehr ungünstig beeinflußt, daß es jener

Triebfeder nicht bedürfen wird, daß vielmehr zwischen dem

landwirtschaftlichen und dem Kultusministerium in näher liegender

Zeit ein Einvernehmen hergestellt wird, das unsern Wunsch,

man darf sagen: unsern letzten Wunsch für die tierärztlicheu

Hochschulen, erfüllt.

Wenn wir uns demnach im allgemeinen mit dem Prinzip

des sächsischen Übereinkommens durchaus nicht einverstanden

erklären können, so hindert das doch nicht, die Vorteile an

zuerkennen, die dasselbe in einzelnen Punkten bietet. Zunächst

ist es immerhin mit einer gewissen Genugtuung zu begrüßen,

daß Gießen nicht mehr die einzige deutsche Veste des Doctor

medicinae veterinariae ist, und daß demselben auch die große

Universität Leipzig ihre Pforten geöffnet hat. Es ist gewiß

ein Vorteil, daß die Tierärzte nunmehr schon an zwei Uni

versitäten sich dieses Doktorprädikat erwerben können; das
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Gefühl, von einer einzigen Stelle abhängig zu sein, welches

immerhin einmal drückend werden könnte, ist dadurch beseitigt.

Daß es insbesondere die sächsischen Tierärzte angenehm

empfinden, sich den Doktorhut im eignen Lande erwerben zu

können, ist verständlich. Für die tierärztliche Hochschule zu

Dresden ist es ein Erfolg, daß die Dissertationen, deren eine

besonders große Zahl gerade in ihren Instituten bearbeitet

werden sind, nunmehr von Dresdener Professoren begutachtet

werden. Dies ist sachlich das Beste an der neuen Ein

richtung. Ganz besonders angenehm muß es der Dresdener

Hochschule auch sein, daß die eigenartige Stellung des Veterinär

institutes der Universität Leipzig durch das neue Abkommen

beseitigt ist. Die tierärztlichen Hochschulen können es gewiß

mit Freuden begrüßen, wenn die an den Universitäten vor

handenen Lehrkanzeln für Veterinärwissenschatt sich blühend

entwickeln; aber zu Konkurrenzanstalten für die tierärztlichen

Hochschulen werden oder gar Vorrechte diesen gegenüber er

langen, das dürfen jene Institute nicht. Es ging uns gegen das

solidarische tierärztliche Gefühl, daß früher das Veterinärinstitut

in Leipzig die Promotion zahlreicher Doktoranden tatsächlich

in der Hand hatte, während die Dresdener Hochschule abseits

stehen mußte. Das ist durch die neue Promotionsordnung

gründlich verändert, da jetzt die tierärztliche Hochschule

durchaus überwiegt und der Universitätsprofessor der Veterinär

medizin auf eine ziemlich bescheidene Mitwirkung beschränkt

ist, indem er nach dem Befinden des Dekans an die Stelle eines

medizinischen Examinators treten kann.*) Das ist die zweite

sachliche Errungenschaft, welche die Hochschule davonträgt.

Anerkannt muß auch werden, daß die Universität, wenn sie

schon im Prinzip ihren Standpunkt siegreich verteidigt hat, doch

aufrichtig bemüht gewesen ist, in dem Übereinkommen die an

genehmsten Formen für die beteiligte tierärztliche Hochschule

festzusetzen.

Aber wenn man auch diese Vorteile voll anerkennt, so

kommt man doch über die Tatsache nicht hinweg, daß sie zu

teuer erkauft sind, wenn man für dieses Linsengericht das

selbständige Promotionsrecht dauernd aus der Hand gibt.

In Preußen gäben wir es dauernd aus der Hand,

wollten wir zu solchem Abkommen uns verstehen. In

Sachsen aber ist dem nicht so. Und damit komme ich

schließlich auf die Würdigung der besonderen in Sachsen be

stehenden Verhältnisse. Wenn uns auch dieses Abkommen für

Preußen durchaus nicht nachahmenswert erscheint, wenn wir

auch die (hoffentlich vorübergehend) nachteilige Erschwerung

der preußischen Bestrebungen bedauern, so können wir uns

doch dem Zugeständnis nicht verschließen, daß jeder in erster

Linie berechtigt ist, für sich selbst zu sorgen, und daß eben

die örtlichen Verhältnisse in Dresden sehr wohl die Zustimmung

der tierärztlichen Hochschule zu dem Übereinkommen nicht bloß

zu erklären, sondern auch zu rechtfertigen vermögen. Wenn

auch alle Angehörigen der Dresdener Hochschule sich einer

fast japanischen Schweigsamkeit mit Erfolg befleißigen, so ist

doch so viel zwischen den Zeilen zu lesen und ist überall durch

gesickert, daß die Verlegung der tierürztlichen Hochschule

l') Zu den Bestimmungen ist übrigens noch nachzutragen,

daß, falls eine Arbeit aus dem Leipziger Veterinärinstitut hervor

gegangen ist, der Direktor dieses Instituts das Referat und ein

Professor aus Dresden das Korreferat übernimmt. Diese besondere

Bestimmung ist durchaus berechtigt.

 

 

von Dresden nach Leipzig und ihre Einverleibung in die

Universität beschlossene Sache ist, d. h. daß die beiden

beteiligten hohen Schulen jedenfalls einig darüber sind und man

wohl nur noch mit gewissen lokalpatriotischen Widerständen und

ähnlichen Hindernissen zu rechnen hat. Nimmt man aber diese

Tatsache als gegeben an, so gewinnt das Übereinkommen selbstver

ständlich ein ganz anderes Aussehen. Während wir in Preußen,

wo wir mit der dauernden Selbständigkeit der Hochschulen zu

rechnen haben, uns unsere Aussicht auf eigenes Promotionsrecht

durch ein solches Abkommen abschneiden würden, stellt es

sich im Gegenteil in Sachsen als eine reine Übergangs

maßregel dar, die nicht nur nichts vorweg nimmt, sondern

das Bekanntwerden und ein einmütiges Zusammenarbeiten an

bahnt, jene richtige Einschätzung der Hochschule vollendet,

auf Grund deren ein gleichberechtigtes Einrücken der Hoch

schule in den Körper der Universität erfolgen kann. Dieser

Gedanke allein genügt schon zur Erklärung, warum vor der

Einverleibung schon eine vorläufige Regelung der Promotions

frage herbeigeführt werden ist. Die oben erwähnten Einzel

vorteile wollte man wohl daneben baldmöglichst mitnehmen.

' Unter diesen Umständen kann man zwar das Übereinkommen

zwischen der Universität Leipzig und der tierärztlichen Hoch

schule zu Dresden keineswegs als einen großen prinzipiellen

Fortschritt preisen, noch weniger in den anderen Bundesstaaten

kritiklos zur Nachahmung empfehlen; aber man kann es ver

stehen und ihm volle Gerechtigkeit widerfahren lassen. Man

wird nicht in die Lage kommen, der Tierärztlichen Hochschule

zu Dresden etwa einen Vorwurf machen zu wollen. Wenn wir

in Preußen speziell uns auch nicht darüber täuschen dürfen,

daß unsre Promotionshotl‘nung durch das Dresdener Abkommen

einen Rückschlag erlitten hat, so wird doch gerade jener Gegen

satz der Vorbedingungen zwischen Preußen und Sachsen ver

hindern, daß unsere Gegner sich allzu sehr auf das sächsische

Beispiel berufen können. Jedenfalls haben wir keinen Grund,

nervös zu werden.

Ein Beleg für das Wort vom „gefährdeten Stand“.

Von Tierarzt Kittler-Lenzen.

Im letzten Jahrzehnt sind in der Provinz Brandenburg

zahlreiche Herdbuchgesellschaften errichtet, die unter ständiger

Kontrolle der Landwirtschaftskammer stehen!

In früheren Jahren waren die in den einzelnen Gegenden

ansässigen Tierärzte mit der Tuberkulinimpfung der zum Ver

kauf kommenden jungen Zuchttiere dieser Herdbuchgesellschaften

betraut. Später führte die Landwirtschaftskammer das Tuber

kulosetilgungsverfahren nach Prof. Dr. Ostertag ein und läßt

seit dieser Zeit die Untersuchungen der Rinder durch angestellte

Tierärzte, denen sie den besonderen Titel „Vertrauenstierärzte“

beilegt, vornehmen!

Die über diese Untersuchungen auszustellenden Bescheini

gungen tragen den Vermerk, daß sie erst Gültigkeit besitzen,

wenn sie die Unterschrift des von der Landwirtschaftskammer

für die Provinz Brandenburg angestellten und von derselben

mit der Untersuchung beauftragten Sachverständigen tragen.

Die Landwirtschaftskammer hat also das Privileg, Rinder

nach dem Ostertagsehen Verfahren zu untersuchen und über

diese Untersuchungen gültige Bescheinigungen auszustellen!

Häufig schon ist hierüber von seiten der Tierbesitzer, die

gerne diese Untersuchung durch den am Orte ansässigen Tierarzt

ausführen lassen wollen, Klage geführt worden!
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Nicht nur allein das Entgehen des Verdienstes, sondern vor

allen Dingen der auf den Bescheinigungen befindliche Vermerk

und das gänzliche „Beiseiteschieben“ der in den einzelnen

Gegenden ansässigen praktischen Tierärzte in allen das Herd

buch oder besser gesagt: die Tierzucht — und hiermit eins der

interessantesten Gebiete —— betreffenden Angelegenheiten, müssen

uns in der Praxis befindliche Tierärzte kränken, sind aber

auch außerdem absolut nicht dazu angetan, unser Ansehen in

den Augen der Tierzüchter zu heben!

Wäre es da nicht Pflicht aller praktischen Tierärzte, gegen

ein derartiges Monopol der tierärztlichen Tätigkeit in den

Händen der Landwirtschaftskammer energisch Front zu machen?

Abschrift der Bekanntmachung der Landwirtschafts

kamme_r für die Provinz Brandenburg.

Enthalten in Nr. 3 des „Märkischen Landboten“

vom Sonntag, den 18. Januar 1903.

Der Vorsitzende der Landwirtschaftskammer für die Provinz

Brandenburg v 0 n Arn im - Güterberg.

In Verfoig des Vorstandsbeschlusses der Landwirtschaftskammer

für die Provinz Brandenburg vom 17. November und 2. Dezember

vorigen Jahres soll nunmehr das .Ostertagsche Verfahren zur

Tilgung der Rindertuberkulose in den Rindviehbeständcn der Pro

vinz Brandenburg zur Durchführung gelangen, da das Laboratorium,

welches der Leitung eines älteren,*) durch Herrn Professor

Ostertag bakteriologisch ausgebildeten Tierarzt untersteht, fertig—

gestellt ist.

Die klinische Untersuchung der Rinder wird durch denselben

und später durch einen besonderen, von der Landwirtschaftskammer

anzusteilenden Vertrauenstierarzt ausgeführt werden. An einem

Tage können etwa 50 Tiere untersucht werden, die Kosten betragen

für eine Kuh oder ein Stück Jungvieh 50 Pfennig, für einen Bullen

2 Mark.

Auf die Anmeldung des Besitzers zur Untersuchung, welche

durch miterfolgende Postkarte erbeten wird, wird der Vertrauens

tierarzt nach vorheriger Vereinbarung über den Termin die Unter

suchung vornehmen.

Die Untersuchung verpflichtet den Besitzer zu folgenden Maß

~ nahmen: Sofortige Absonderung der gefährlich tuberkulösen Tiere

und Anzeige an die Landwirtsehaftskammer, sobald die Tiere aus

gemerzt sind. Die Milch dieser Tiere darf nur in gekochtem Zu

stande verwendet werden. von Arnim-Gilterberg.

Standesinteressen.

In letzter Zeit sind in dieser Zeitschrift mehrere Artikel

verschiedener Privattierärzte gebracht‘, die meines Erachtens

nicht, wenigstens nicht in der persönlich werdenden Form in

eine öffentliche Zeitschrift gehören.

Weshalb setzt man diese Sache nicht auf die Tagesordnung

der Hanptvereine und des Veterinärrates? Es könnte hier eine

in jeder Beziehung sachliche Erörterung stattfinden —— nach

Anhörung der Referenten ein jeder sich aussprechen — durch

Fassung bestimmter Beschlüsse die Streitfrage zum gewissen

Abschluß, und durch ev. Weitergabe die ganze Angelegenheit

wenigstens an die richtige Adresse gebracht werden.

Es liegt doch auf der Hand, daß durch diese Artikel die

Sache selbst weder geklärt noch gefördert, sondern nur Zwie

tracht gesät wird, die das Ansehen des tierärztlichen Standes

gewiß nicht heben kann und nicht heben wird.

Ich meine auch, wir hätten viel mehr Grund uns zusammen

zuschließen, als uns gegenseitig aussichtslos _zu bekämpfen.

*) Tierarzt Scharr, der Vorsteher dieses Laboratoriums, ist

1898 approbiert, war also zur Zeit der Veröffentlichung dieser Be

kanntmachung fünf Jahre Tierarzt. Kittler.

 

Ich möchte hier einen Punkt in Erörterung ziehen, worüber

gerade vonseiten der Privattierärzte in letzter Zeit am meisten

geklagt wird. Das ist die Überhandnahme des Pfuschertums,

nicht des direkten, sondern des indirekten Pfuschertums.

Sämtliche größeren Errungenschaften, die tierärztliches

Wissen und Arbeit sowohl in wissenschaftlicher wie namentlich

technischer Beziehung in den letzten Jahren hervorgebracht

haben, sind uns zum großen Teil aus den Händen genom'men,

und nicht ohne unser eigenes Verschulden. '

Es geht doch zu weit, wenn man sieht, wie jeder einiger

maßen gebildete Landwirt eine Injektionsspritze, verschiedene

Impfstoffe, teilweise sogar Eserin usw. im Besitz hat. Es geht

zu weit, wenn die nach langem Nachdenken mit Aufwand von

Zeit und Opfern von Tierärzten konstruierten Instrumente zum

Teil früher in den Händen von Pfuschern sind, als in denen

der Tierärzte selbst, und wenn man sehen muß, daß diese

Instrumente im Hausierhandel vertrieben werden.

Ich könnte hier noch mehr anführen, doch das würde wieder

zu weit führen und deshalb nicht hierher gehören. Ich habe

dieses Thema hier nur angeschnitten, um einmal den erfinderisch

veranlagten Kollegen einen Wink zu geben, und um andererseits

‘zu zeigen, daß uns viel größere Gefahren von auswärts als von

innen drohen, und daß wir viel mehr Ursache haben, zusammen

zuarbeiten als uns gegenseitig zu bekämpfen. Bartels-Sw.

Der Tierärztliche Generalverein für die Provinz Hannover

hielt am 23. Juni im Hotel zu den vier Jahreszeiten in Hannover

unter dem Vorsitz seines Präsidenten, Geheimrat Esser, seine

47. Jahresversammlung ab. Erschienen waren Arndl-Gifhorn, Vete

rinärrat Behrens-Hildesheim, Brandes-Walsrode, Dr. Brüchen-Hannover,

Bürger-Gr.-Goltem, Dannemamz-Fallersleben, [Junker-Hannover, Eil

mmm-Springe, Engel-Koppenbriigge, Erhnnlt-‘Vunstorf, Veterinärrat

Ernst-Hildesheim, Geheimrat Dr. Esser-Göttingen, Professor Fr1'cIr-Han

nover, Gehr1'g-Goslar, Geiß-Hannover, Haarstick-Hildesheim, Dr. Heim‘

Hannover, Hartwig-Gehrden, Veterinärrat HolIxImuer-Lüneburg,

Geheimrat Dr. Kaiser-Hannover, KIeine-Schellerten, Knabbc-Lehrte,

Koch-Hannover, Kothe-Lamspringe, Jilachens-Salzhausen‚ Veterinärrat

Mattln'esm-Hannover, Professor Dr. MaI/mzus-Hannover, l'iIeyer-Diep

holz, Rotemmnd-Niedernstöcken, Veterinärrat Röltger-Heiligendorf,

Schmidt-Celle, ScImeüler-Pattensen, Schnepel-Rintein, Gestütsdirektor

Schwule-Hannover, Schwarz-Feine, Gestiitsdirektor Simonsen-Hen'en

hausen, Stolle-Eldagsen, Tholldem'er-Münder, Wallers—Wülfel. Als

Gäste nahmen teil: BcutIer-Stolzenau, Brandt-Hannover, Erhardt

Hannover, Ihre-Hildesheim, Schuh-Hannover. Entschuldigt hatten

sich Geheimrat Lydh'n-Baden-Baden, Dr. Brücher sen.-Hildesheim‚

Professor Dr. Riad-Hannover, Veterinärrat Dr. Klosterlrcmper-Osna

brück, Veterinäirrat Roman-n-Aurich, Heinc-Clausthal, Frensen-Nienburg.

Geheimrat Kaiser wurde anläßlich seines vor wenigen Wochen

begangenen Berufsjubiläums zum Ehrenmitgliede ernannt, der Jubilar

dankte für die ihm bereitete Ehrung mit herzlichen Worten. Durch

den Tod hat der Verein im vergangenen Jahre verloren: Landes

tierarzt Veterinitrrat Lungershausen-Bilckeburg, ferner die Kollegen

Nüwerth-Feldbergen, Kreistierarzt Wulf-Verden und Dr. Appenrodl—

Clausthal. Die Versammlung ehrte das Andenken der Verstorbenen

durch Erheben von den Sitzen. Aufgenommen wurden als Mit

glieder Kreistierarzt Arndt-Gifhorn, Kreistierarzt Ehh‘ng-Bleckede,

Machens—Salzhausen, Kreistierarzt Schape-r-Burgdorf, Trolldem‘er

Münder und Walters-Wülfel.

Eine längere Debatte erregten die dem Verein zur Kenntnis

nahme übermittelten Beschlüsse des Brandenburger Tierärztlichen

Vereins. Die Versammlung einigte sich dahin, eine Resolution zu

fassen, in der der Tierärztliche Generalverein sich für die Errichtung

von Tier'ztrztekamrnern ausspricht. Der Verein verhält sich aber

ablehnend gegenüber der Alters- und Reliktenversorgung, da mit

dieser Angelegenheit sich die Tierärztekammern später doch be

fassen müßten und außerdem der Tieriirztliche Gcneralverein jetzt
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schon für seine Witwen in den Grenzen seiner Leistungsfähigkeit

Sorg'e trägt. Im Anschluß an die Debatte forderte der Präsident

die anwesenden Herren auf, dem Preußischen Unterstützungsvercin

für Tierärzte beizutreten; eine herumgereichte Liste wurde von

25 Herren mit Beitrittserklärungen versehen. Ferner wurde der

Beschluß gefaßt, in Zukunft ein Eintrittsgeld nicht mehr zu erheben,

da die im Vorjahre vorgenommene Änderung der Statuten der

Witwenkasse, wonach eine Witwenpension jetzt nur noch im Falle

einer Bedürftigkeit gezahlt wird, die Zahlung eines relativ hohen

Eintrittsgeldes nicht mehr erforderlich macht. Der Präsident knüpfte

an den einstimmig gefaßten Beschluß den Wunsch, daß nunmehr

die in der Provinz ansässigen Tierärzte, die dem Verein noch nicht

angehören, sich zum Eintritt melden werden, was bei dem

bedeutenden Fonds, den der Verein für wohltätige Zwecke besitzt,

in beiderseitigem Interesse erwünscht ist. Der Rendant, Direktor

Geiß, erstattete dann Bericht über die Kassenverhältnisse. Die

Revisoren Dr. Brilcher und Direktor Koch beantragen, dem

Rendanten Entlastung zu erteilen und ihm für seine ausgezeichnete

Führung der Kassengeschäfte den Dank der Versammlung aus

zusprechen. «

Veterinilrrat Matthiesen referierte darauf über „Wechsel

beziehungen zwischen Molkereien und Tierseuchcn“,

Kreistierarzt Brandes über „die Sterilität der Rinder“. Der

Vorsitzende sprach beiden Rednern für ihre außerordentlich sorg

fältig ausgearbeiteten und hochinteressanten Vorträge den Dank

der Versammlung aus. An beide Vorträge knüpfte sich eine leb

hafte Diskussion.

Der Vorsitzende erbat dann die Genehmigung der Versammlung

zu einem Neudruck der Statuten. Ferner wurde beschlossen, die

4&Generalversammlung im Sommer nächsten Jahres abzuhalten.

Zu einer im Winter abzuhaltenen Tanzfestlichkeit gab auf Anregung

des Präsidenten die Versammlung erfreut ihre Zustimmung, das

Arrangement soll dem Vorstande, dem ein Dispositionsfonds zu

diesem Zweck übergeben wird, überlassen bleiben.

Des weiteren wurde beschlossen, bei Todesfällen der Vereins

mitgliedcr in Zukunft einen Kranz mit Widmung zu überreichen.

Am Schluß der Verhandlungen wurde aus der Mitte der Ver

sammlung die zu erwartende Abänderung der Gebühren für die

Ergänzungsbcschau besprochen. Es wurde darauf hingewiesen,

daß die Gewährung von Ab- und Zugang (1,50 M.) bei Eisenbahn

fahrten und die Herabsetzung für Kilometergelder für Landwcge

um 10 Pf. in Aussicht genommen ist. Es wurde zum Ausdruck

gebracht, daß die Gebühren in dieser Form für die Vomahme der

außerordentlich verantwortungsvollen Ergänzungstieischbeschau

absolut unzureichend sind und daß die mit der Ergänzungsbcschau

betrauten Tierärzte dieselben Gebühren beanspruchen müßten, wie

sie die Kreistierärzte bekommen. In eine Diskussion über die

Frage, die auf die Tagesordnung der nächsten Versammlung gesetzt

werden soll, wurde der vorgerückten Zeit wegen nicht mehr ein

getreten, jedoch wurde die Befürchtung ausgesprochen, daß beim

Inkrafttreten des neuen Tarifes, der auf der einen Seite ebenso

viel nimmt wie er gibt, zahlreiche Tierärzte an der Ergänzungs

beschau sich nicht mehr beteiligen werden.

Der Vorsitzende schloß darauf die Versammlung. Nach getaner

Arbeit blieb der größere Teil der Vereinsmitglieder noch mehrere

Stunden beim gemeinschaftlichen Mahle in angeregter Stimmung

zusammen.

Erwähnt sei noch, daß die Verlagsbuchhandlung M. und

II. Schaper im Verhandlungssale eine reichhaltige Ausstellung der

in ihrem Verlage erschienenen Schriften und Bücher aus den Ge

bieten der Tierheilkunde und Tierzucht veranstaltet hatte.

Göttingen, im Juni 1907.

Dr. Esser, Präsident. Dr. Heine, Schriftführer.

Tlerliztllcher Vcreln von Elend-Lothringen.

Sommcrversammlung am Sonntag, den 14. Juli 1907 in Straßburg.

Tagesordnung:

['m 10'‚', Uhr: Bakteriologische Demonstration (Herr Dr. Müller)

im Institut für Hygiene und Bakteriologie, Spitalwallstr. 14.

 
Von 11‘/,—1 Uhr: Gemeinschaftliches Frühstück im Hotel zur Krone,

Kroncnburgerstr. 26. v

Um 1 Uhr: Generalversammlung im Hotel zur Krone.

Verlesung des Protokolls der letzten Generalversammlung.

Vereinsbericht.

Kassenbericht.

Die Hamsteinoperation beim Ochsen, Ref. Herr Weber.

Lahmheiten beim Pferde, Ref. Herr Zündel.

Sonstige Mitteilungen aus der Praxis.

Aufnahme als ordentliche Mitglieder der Herren:

a) Tierarzt Better-Sennheim,

b) Tierarzt Dr. Schmidt-Delme,

c) Tierarzt Dr. Simon-Sierenz,

(vorgeschlagen vom Vorstand).

8. Vorschläge für die nächste Generalversammlung.

9. Bestimmung des Ortes der nächsten Geueralversammlung.

meeewwr

Vorn Schlachthof zu München.

In letzter Nummer war (Seite 531) mitgeteilt, daß die

Münchener Gemeindebevollmächtigten den Beschluß des Magistrats

über Besetzung der Schlachthofdirektorstelle nicht genehmigt

haben. Wie nunmehr bekannt wird, hat der Magistrat trotzdem

nochmals einstimmig den derzeitigen Schlaehthofdirektor Opel

zu Metz gewählt, und dieser wiederholte Beschluß hat nunmehr

die Zustimmung des Kollegiums gefunden.

 

Personalien.

Ernennungen: Der Obertierarzt Ginge, Leiter der bakteriologischen

Station des Veterinärwcsens in Hamburg ist zum Professor

ernannt werden.

Niederlassungen: Tierarzt Dr. W. Surmann in Goldberg i. Meckl.

Verzogen: Tierarzt Hans Jacobsen-Hamburg-Kleinborstel nach

Homberg, Bez. Gasse], Kurt Roscnfcld-Ruß nach Guttstadt (Ostpr.),

Dr. Albert Müller-Gießen nach Altenstadt (Oberhessen).

Examina: Promoviert: Tierarzt Albert Müller-Diesen (Hann.) zum

Dr. med. vet. in Gießen. — Approbiert: Die Herren Rudolf Dcgward

aus Loewenberg, Erich Korsch aus Königsberg, Bruno Meyer aus

Königsberg.

In der Armes: Preußen: Bcfördert: Oberveterinär Dr. Gabl

bcck im Drag.-Regt. Nr. 2 zum Stabsveterinär: — Die Einjährig

Freiwilligen T/n'es im 2. Garde-Drag.-Regt., Bicdersledt im 3. Garde

Feldart.-Regt, Becker im Feldart.-Regt. Nr. 55 zu einjäbrig-frei

.willigen Unterveterinären. — Versetzt: Die Oberveterinäre Seidler

im Ulan.-Regt. Nr. 9 zum Feldart.-Rcgt. Nr. 75, Rosenbaum im Kür:

Regt. Nr. 5 zum UIan.-Regt. Nr. 13, Engel im Kür-Regt. Nr. 2 zum

Kür.-Regt. Nr. 5 (Standort Rosenberg), Iwitxki im Ulan.-Regt. Nr. 8

von Gumbinnen nach Stallupönen. —- Kommandiert: Die Ober

veterinärc Dr. Hobstettcr iin Jäger-Regt. zu Pferde Nr. 1 (l. Remonte

Kommando), Baumarm im Feldart.-Regt. Nr. 37 (2. Remonte

Kommando), Brillin_q im Bus-Regt. Nr. 1 (3. Remonte-Kommando),

Dreyer im Feldart.-Regt. Nr. 70 (4. Remonte-Kommando), Heydt im

Train-Bat. Nr. 15 (5. Remonte-Kommando) zum Remonte-Ankaufs

geschäft. —- Die einjährig-freiwilligen Untervcterinäre Vogel im

l. Garde-Drag.-Regt., bisher kommandiert zum Leib-Garde-Hus.-Regt.,

zum Regt. der Gardes du Corps, Schrage im Gardc-Train-Bat. zum

Kür.-Regt. Nr. 2, Humberg im Uhu-Regt. Nr. 5 zum Blau-Regt. Nr. 15.

Im Beurlaubtenstande: Befördert: Die Unterveterinäre

Reinmuth, Landwehr l. Aufgeb. vom Bez.-Kdo. Offenburg und Schü'fl,

Landwehr 2. Aufgeb. vom Bez.-Kdo. Schwerin zu Oberveterinären

des Beurlaubtenstandes.

Bayern: Im Beurlaubtenstande: Befördert: Oberveterinär

Dr. I’reuße, Landwehr 1. Aufgcb. (Kaiserslautern), zum Stabs

veterinür. -— Abgan g: Den Obcrveterinüren Gcyer v. d. Reserve (Hof),

Pelz von der Landw. 2. Aufgeb. (Hof) der Abschied bewilligt.

Vakanzen. (Vgl. Nr. 21.)

Krelstlerarztstellez Reg-Bez. Stade: Zeven. Bewerbungen bis

spätestens 27. Juli er. an den Regierungspräsidenten. 

Verantwortlich für den Inhalt (sxkl. Inserstentefl): Prof. Dr. Schmsltz in Berlin. — Verlag und Eigentum der Verlagsbuchhandlung von Richard Schont: in Berlin. —

Druck von W. Bflx.nltein, Berlin.
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Das Ergebnis meiner Impfungen gegen Schweine

seuche mit Suptoi nach Dr. Burow.

Von Tierarzt Becher-Salzmlinde.

.‚ Bezugnehmend auf demArtilgel des‘_H_grrn Dr.__Burow in

Nr. 23 der B. T. W‘. möchte ich mir in folgendem erlauben, auch

die Ergebnisse der von mir ausgeführten Heilimpfungen mit

Suptol zu veröffentlichen. Bei den in Sein. Zörnitz und Zauch

witz stattgefundenen Impfungen, die ich gemeinsam mit Herrn

Dr. Burow vornahm, habe ich Gelegenheit gehabt, die Tiere

nach denselben in kurzen Zwischenräumen zu besichtigen und

somit den Verlauf der Krankheit genau beobachten zu können.

In erstgenanntem Orte, wo es sich um chronische Schweine

seuche handelte, konnte ich schon nach wenigen Tagen eine

allgemeine Besserung im Befinden der Tiere bemerken. Die

Ekzeme, die über den ganzen Körper und besonders die Ohren

verbreitet waren, fingen an nach drei bis vier Tagen abzuheilen.

Die Schorfe lösten sich, so daß die stark gerötete Haut eine

blassere Farbe annahm. Der Husten wurde seltener, lockerer

und schmerzloser, der Appetit besserte sich, so daß die Tiere,

welche sich vorher meist in der Streu verkrochen hatten und

fast gar kein Futter aufnahmen, den Futtertrog aufsuchten.

Von drei Kontrolltieren, die ‚von der Impfung ausgeschlossen

waren, gingen zwei acht Tage nach der letzten Gewichts

aufnahme zugrunde, das dritte verendete nach 14 Tagen.

Einige Impflinge waren etwas zurückgeblieben, wurden aber

nach abermaliger Impfung in kurzer Zeit geheilt, so daß der

ganze Bestand in etwa vier Wochen von der Seuche befreit

Die erste Impfung wurde am 13. April vorgenommen, zu

welcher Zeit sich noch 30 von der Krankheit verschont ge

bliebene Ferkel gleichen Alters in demselben Stalle befanden.

Von diesen Tieren unterscheiden sich heute die geimpften weder

an Körpergröße noch an Gewicht, ein Beweis dafür, daß sich

dieselben in kurzer Zeit nur vorzüglich erhalten resp. entwickelt

Will‘.

haben. Bei der Seuche in Zauchwitz war der Verlauf der

Krankheit, die sich nur durch das Auftreten von Ekzemen

äußerte und leichteren Grades war, ein normaler. Die Tiere

erholten sich schnell nach der Impfung, die Schorfe heilten sehr

bald ab, so daß Krankheitserscheinungen nach 14 Tagen nicht

‘mehr wahrzunelnnen waren. Zu dem Berichte des Herrn Dr. B.

über die Versuche in Zörnitz will ich noch hinzufügen, daß an

selbigem Tage bei einem Arbeiter daselbst zwei Ferkel an

Schweineseuche (pect. exanthem. Form) schwer erkrankt waren,

wovon eins kurz vor unserer Ankunft verendet war, das andere

dem Tode nahe zu sein schien. Trotzdem wurde das letztere

geimpft und ist ebenfalls in kurzer Zeit gesund geworden. Die

Frau des Arbeiters sagte mir nachträglich, daß das Tier schon

am zweiten Tage nach der Impfung Appetit gezeigt habe.

Am l. Mai impfte ich in Höhnstedt sechs schwer an der

pect. exanthem. Form der Schweineseuche erkrankte neun Wochen

alte Ferkel, zwei gingen ein, vier wurden gesund. Am 19.Mai

wurde ich von einem Arbeiter in Benkendorf bei Salzmünde

ersucht, seine zwei sechs Monate alten Schweine, welche schwer

an der Seuche erkrankt waren, zu impfen, da im Nachbarstalle

bereits zwei Tiere an derselben Krankheit zugrunde gegangen

(Pect. Form). Ich impfte sofort, am 26. Mai zum

zweiten Male, gesund nach vier Wochen.

Ein relativ günstiges Ergebnis erreichte ich bei der Impfung

eines Schweinebestandes auf dem Freigute Gorsleben bei Salz

Daselbst waren am 2. Mai 20 Ferkel im Alter von

9 Wochen angekauft, die in einem Stelle untergebracht waren,

in welchem noch 10 etwa 150 Kilo schwere Schweine und 18

Tiere im Gewicht von 50 bis 60 Kilo befanden. Am 26. Mai

wurde ich beauftragt, die Schweine zu untersuchen. In dem

Bestande herrschte die Schweineseuche in ganz akuter Form,

und war sicherlich von den zugekauften Ferkeln eingeschleppt

worden. Bei letzteren war die pect. exanthem. Form vor

i herrschend, während die größeren Tiere meist nur von der pect.

seien.

münde.
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Form befallen wären. Nach‘ Angabe des Besitzers seien die

angekauften Ferkel nach einigen Tagen vom Futter abgegangen,

einzelne hätten gehnstet, die Hautfarbe habe sich verändert

und die Haut sich mit Schorfen bedeckt. Diesen Zustand habe

er geglaubt, auf die Verfütterung von Rübenstecklingen, die

schon etwas verschimmelt gewesen seien, zurückführen zu müssen.

An den Ausbruch einer Seuche habe er erst gedacht, als kurz nach

einander mehrere Tiere, auch größere, nach kurzem Kranksein

verendet seien.

Eingegangen sind vor der Impfung:

am 22. Mai 4 Ferkel — 1 großes, 150 Kilo schweres Schwein

 

„ 24. „ 3 große, 150 „ schwere Schweine

„ 26. „ 2 je 50 „ ‘ ‚~ „

n 27' 11 3 n n 60 n n n

Summa: 4 Ferkel 9 große Schweine = 13 Stück

Am 27. Mai habe ich den noch verbliebenen Bestand von 35 Stück

geimpft und sind nach der Impfung noch 9 Ferkel und 1 Schwein

von 60 Kilo Gewicht verloren gegangen, so daß die Seuche im

ganzen 23 Stück gefordert hat. Am 4. Juni wurde eine zweite

Impfung vorgenommen, und ist nach derselben ein Todesfall

nicht mehr vorgekommen. 3 größere Tiere, die kurz nach der

zweiten Impfung auf dem Rücken und am Halse mehrere abge

grenzte, geschwollene und gerötete Hautstellen zeigten, wurden

nochmals geimpft, und da war es eine ganz auffällige Erscheinung,

daß die Flecken in zwei Tagen vollständig verschwunden waren,

wiederum ein sicheres Zeichen für die Heilwirkung des Impf

stoti'es. —— Ich bin der bestimmten Ansicht, daß von dem Bestande,

ohne Impfung, der größte Teil der Tiere zum Opfer gefallen

wäre, da alle gleichmäßig schwer erkrankt waren. Zur Zeit,

am 22. Juni, kann man sämtliche Tiere als gesund bezeichnen: ‘

wenn sich auch hier und dort noch ein leiser Husten hören

läßt, so zeigen doch alle regen Appetit und munteres Aussehen,

so daß Todesfälle nun wohl nicht mehr eintreten werden.

Am Schlusse meiner Abhandlung angelangt, habe ich aus

den von mir ausgeführten Impfungen die feste Überzeugung

gewonnen, daß das Snptol, zur rechten Zeit angewandt, in allen

Formen der Schweineseuche, wenn nicht schon sehr erhebliche

Degenerationen der Lunge, Leber usw. eingetreten sind, eine

Heilung herbeizuführen imstande ist. Bewährt sich das Suptol

bei den weiteren Versuchen so gut wie bisher, worüber ich nach

meinen Erfahrungen keinen Zweifel hege, so wären wir durch

die Arbeiten des Kollegen Dr. Burow in der Bekämpfung der

Schweineseuche ein gutes Stück vorwärts gekommen. Bei der

akuten Form ist eine rechtzeitige Impfung, wie aus den Ver

suchen in Gorsleben deutlich hervorgeht, ganz besonders zu

empfehlen, denn es steht wohl nach den Vorgängen daselbst

außer allem Zweifel, daß, wenn die Impfung früher stattgefunden

hätte, die Verluste weniger groß gewesen wären. Die zweite

Impfung in akuten Fällen erst nach acht Tagen vorzunehmen,

erscheint mir nicht ganz zweckmäßig; ich möchte im Anschluß

an den Heilungsprozeß, der doch bekanntlich meistens schon am

dritten bis vierten Tag einsetzt, diesen Zeitpunkt für geeigneter

halten, ev. wenn möglich, würde die Wiederholung der

Impfung unter Umständen noch früher vorzunehmen sein.

Es müßte sich dies aber nach dem jeweiligen Besserungs

befund richten.

 

Prüfung des Kräuterextraktes von Ad. Backhaus

Hannover auf seine Wirksamkeit gegen Geflügel

cholera und Parallelversuche mit zwei Geflügel

choleraseris.

Von Tierarzt Dr. Rautmann-Halle a. S., I. Assistenten am Bakterio

logischen Institut der Landwirtschaftskammer für die Provinz Sachsen.

Der Firma Ad. Backhaus in Hannover war im August ver

gangenen Jahres vom Ministerium für Landwirtschaft, Domänen

und Forsten anheimgegeben worden, das von ihr zusammen

gesetzte Kräuterextrakt zur Bekämpfung der Geflügelcholera

behufs Prüfung seiner Wirksamkeit der hiesigen Landwirtschafts

kammer zu übergeben. Das von Backhaus demgemäß übersandte

Versuchsquantum ist eine dünnflüssige, stark aromatisch riechende

Flüssigkeit von gelbbranner Farbe im auffallenden Lichte, von

rötlich—brauner im durchfallenden Lichte. Es ist von leicht

bitterem Geschmacke und von neutraler Reaktion.

Um seinen Wert bei der Geflügelcholeraseuche richtig zu

beurteilen, wurden die Prüfungsversuche an Tauben ausgeführt.

Um ferner einen zweiten Maßstab für die Beurteilung des

Kräuterextraktes zu haben, sind Parallelversuche mit den

besten zurzeit bekannten Schutz- und Heilmitteln, dem Geflügel

choleraserum nach Gans-Frankfurt a. M. und dem nach

Professor Klett und Dr. Braun-Stuttgart vorgenommen werden.

Sämtliche Mittel sind genau nach Gebrauchsanweisung

zur Anwendung gelangt.

Für die Infektion ist eine Gefliigelcholerakultur ver

wandt worden, die im Institut am 23. September 1906 isoliert

wurde und die bei ihrer Virulenzprüfung an zwei Tauben, VI

und VII, deren Tod innerhalb von 34 Stunden hervorzurufen
imstande war. ‚ H '

Als Infektionsmodus kam der von Kitt in seiner Ab

handlung „Die Serumimpfung gegen Geflügelcholera“, Monats

hefte für praktische‘ Tierheilkunde, Band 16, Heft 1, 1904, ein

geschlagene Weg zur Anwendung. Hiernach wird die Appli

kation des virulenten Materials durch den Stich einer dünnen

Holznadel, die in einen Tropfen Geflügelcholerabakterien ent

haltenden Taubenherzblutes getaucht war, in den Brnstmnskel

ausgeführt.

Der Krankheitsverlauf und der Sektionsbefund der Impf

tiere sowie das Ergebnis der bakteriologischen Prüfung sind für

Geflügelcholera typisch und daher als bekannt vorausznsetzen.

Aus den angestellten Versuchen ging, wie sich auch als

wahrscheinlich voraussetzen ließ, hervor, daß dem Kräuterextrakt

von Backhaus-Hannover weder ein Schutz- noch ein Heilwert

zuznsprechen ist und zwar ganz einerlei, ob er im verdünnten

oder ob er im konzentrierten Zustande verabreicht wird.

Im Gegenteil erscheint die Verabfolgung desselben an

Tauben nicht unbedenklich, da bei den Tieren I, H, III und

XXIII der Tod durch Geflügelcholera beschleunigt, bei der

Taube XXI der Tod durch eine durch den Kräuterextrakt her

vorgerufene Darmentzündung bedingt wurde.

Interessanter ist das Ergebnis der Parallelversuche, die mit

den erwähnten Geflügelcholeraseris vorgenommen sind.

Bei demselben Infektionsmodus und Infektionsmaterial ver

mochten je 2 ccm Geflügelcholeraserum von Professor

Klett und Braun in Stuttgart, 24 Stunden vor der Infektion

verabreicht, den Tod der Tauben VIII, IX und X um drei Tage
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zu verzögern, bei der Taube XI um vier und bei Taube XII

sogar um 7 Tage.

Das Serum von Gans-Frankfurt a. M. erwies sich von

noch größerer Schutzkraft, insofern die Taube XIII am sechsten

Tage, die Tauben XIV und XV am achten bzw. neunten Tage,

die Taube XVI sogar erst am elften Tage nach der Infektion

verendete, während die Taube XVII überhaupt am Leben er

halten werden konnte.

Der Ausfall dieser Parallelversuche ist ein Beweis dafür,

daß bei dem gewählten Inl'ektionsmaterial wie Infektionsmodus

eine Verzögerung sowie Verhinderung des Todes möglich ist.

Mitteilung über einen interessanten Fall von

Monorchismus beim Schwein.

Von l(. F. Meyer, II. Assistent an der ambulatorischen Klinik

der vet.—med. Fakultät der Universität Bern.

Es ist bekannt, daß die inider Bauchhöhle retinierten Hoden

entweder embryonal klein bleiben oder tumorartige Entwicklung

erfahren können. Auf welch physiologischer oder pathologisch

physiologischer Grundlage diese, die Drüse zur Unkenntlichkeit

verändernde, Volumszunahme und Hypertrophie des Parenchyms

beruht, ist nicht sicher festgestellt. Nach Kitt handelt es sich

in den meisten Fällen um eine unerklärliche Wachstumsenergie

der embryonalen Parenchymzellen oder des Driisengewebes über

haupt, da ja auch in der Bauchhöhle der Gegendruck des Hoden

sackes fehlt. Auch Drehungen des Ductus spermaticus und der

mit ihm verlaufenden Gefäße sollen durch die dadurch ent

stehende Stauungshyperämie eine abnorme Vergrößerung der

Hoden hervorrufen können. Ich hatte Gelegenheit, einen Fall

mit angeführter Entstehungsursache zu beobachten; da er zu

einer Erklärung fördernd dienen kann, sei er im folgenden mit

geteilt.

Letzten Herbst wurde Herrn Kreistierarzt H. F. und mir

auf der Molkereischule R. ein einjähriger Eber zur Kastration

vorgeführt. In der Inguinalgegend wurde links eine Kastrations

narbe gefunden, rechts fehlte dieselbe. Man schritt nun zur

Laparotomie in der rechten Flankengegend. Trotz einstündigem

Suchen konnte kein Hoden oder ein ähnliches Gebilde gefunden

werden.

Die manuelle Untersuchung der Bauchhöhle ließ meinen

damaligen Chef und mich nur folgendes feststellen: auf der Höhe

der rechten Niere zieht ein klein Finger dicker Strang von

hinten unten nach vorn oben und mündet in einer großen, derb

elastischen, leicht schwapperigen, magenähnlichen, so weit ab

tastbar, glatten Geschwulst. Topographisch konnte dieser Sack

niemals für den Magen angesprochen werden; zugenäht, reihte

man diesem Fall den vielen andern unaufgeklärten bei, wie sie

ja dem vorurteilslosen Beobachter so häufig in der Praxis vor

kommen.

Nach etwa 1‘/2 Monaten wurde das Tier, da ihm der

typische Geruch der Geschlechtsreif‘e vollkommen fehlte, ge

schlachtet. Ich hatte Gelegenheit, die Sektion vorzunehmen.

Zu meinem großen Erstaunen entpuppte sich der Tumor zu

nichts anderem als zu dem in der Bauchhöhle zurückgebliebenen

Hoden und der dicke Strang zum (um eine Vierteldrehung

nach rechts) torquierten Ductus spermaticus mit der Vena

spermatica interna. Auffällig war die Art. spermatica von der

Drehung verschont geblieben.

 
Das tumorartige Organ hing an einem kurzen Gekröse in

der Gegend der letzten Brnstwirbel und ließ deutlich eine

dicke, venenreiche Albuginea erkennen. Sein Gewicht betrug

2.855 kg, hatte die Form eines großen Straußeneis mit einer

Längsaxe von 23,5 cm und einer Queraxe von 15,3 cm; der

ganze Umfang betrug 41 cm. Die Konsistenz glich am ehesten

einem mit fester Gallcrte gefüllten Beutel; der Ncbenhoden

dagegen war schwappend, ödematös.

Auf dem Durchschnitt war das Corpns Highmori als wenig

dickes, gelbes Stroma erkenntlich; alles andere Gewebe war

rotbraune, fleischähnliche, gallertartige sulzigimbibierte Binde

gewebsmassc, aus der sich viel rasch gerinnendes Serum ent

leerte. Das Gewebc des Nebenhodens war noch stärker sulzig

und enthält ein bernsteingelbes Serum.

Mikroskopisch findet man die bindegewebige Grundsubstanz

mit Blutkörperchen gefüllt, die Venen sind prall gespannt und

ausgedehnt durch Blutkoagula; das Driisengewebe ist dadurch

zusammengedrückt, noch in Form zerfahrener, teilweise fettig

degenerierter Schollen erkennbar, dazwischen starke zellige

Infiltration. Natürlich werden keine Spermatozoen produziert,

was ja auch das Erlöschen des typischen Geschlechtsgeruches

erklärt.

Auf welche Weise die unvollkommene Drehung des Samen

stranges und der abführenden Vene, die darauf folgende

Stauungshyperämie mit ihrer hochgradigen Drucksteigerung und

deren Folgen, als da sind luxuriöse Wucherung des Stromes,

Druckatrophie und fettige Degeneration der Drüsenzellen,

Hydrops und hämorrhagische Stase entstanden war, das konnte

leider nicht näher festgestellt werden.

Über einen ‘Fall von Polymelie mit abnormer

Gliedmaßenstellung beim Kalb.

Von Schlachthoftierarzt Paul Knoll-Elbing.

Es handelte sich um ein schwarzbuntes, ca. 10 Tage altes

Kalb, das zur Schlachtung von einem hiesigen Fleischermeister

eingeführt werden war.

Die Lebendbeschau fand ein äußerst gut und kräftig genährtes

Bullenkalb vor, das, trotzdem es nur 3Beine gebrauchen konnte,

munter umhersprang.

Der Humerus des rechten Vorderfußes steht wagerecht

vom Körper ab, also direkt senkrecht zum Brustbein. Weiter

konnte man den in einer gemeinsamen Hautfalte steckenden

doppelten Unterschenkel bemerken. Beide Metakarpi waren mit

ihren volaren Flächen einander zugekehrt.

gelegene Metakarpus war um genau 5 cm länger als sein nach

innen gelegener Parallelknochen. An beide Metakarpi schlossen

sich die in ihrer Entwicklung ebenfalls doppelten Zehengliedmaßen

an. Der nach außen gelegenen Zehengliedmaße fehlte — die

mediale Afterklaue, während die anderen normal vorhanden

waren. Das normale Schulterblatt wies ein doppeltes Ober

armbein —- Schultergelenk auf. Mit diesem doppelten Gelenk

artikulierte der gleichfalls doppelte Humerus. Trotz Duplikatur

waren beide Humeri von derselben Größe wie der -Humerus

der anderen Vordergliedmaße. An das doppelte Oberarmbein

schloß sich sodann die inbezug auf Größe und Anzahl ihrer

Knochen doppelte Vorderfußwurzel an. Praximale und distale

Reihe der Knochen besagten Gelenkes waren stark miteinander

verknorpelt.

Der nach außen

‘t
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Die gesamte Muskulatur der Humeri beschriebenen Vorder

fußes war ziemlich stark entwickelt. Besonders bemerkenswert

war, daß von den Brustmuskelu sich der M. pectoralis superf

mit einer dünnen Endsehne am distalen Drittel des Humerus

an den dort tiefer gelegenen Muskeln inserierte.

Im besprochenen Falle handelte es sich demgemäß außer

teilweiser abnormer Glicdmaßenstellung um eine überzählige

Bildung von Gliederteilen, deren Genesis verschieden sein kann.

Ein Atavismus dürfte ausgeschlossen sein, da im besprochenen

Falle sämtliche Knochen des Vorderfußes doppelt vorhanden

Im Bereich der Möglichkeit liegt jedoch die Annahme,

daß eine Spaltung der noch nicht genau differenzierten Anlagen

der betreffenden Körperteile durch von außen wirkende Kräfte

eine Verdoppelung hervorgebracht hat; oder die Ursache ist in

einer Spaltung oder Doppelsprossung der Extremitätenanlage

zu suchen.

waren.

Apparat zum Eingeben flüssiger Arzneien.

_ Von Oberveterinz'tr Dr. Goldheck-Schwedt.

Das Eingeben flüssiger Arzneien ist in der Veterinärmedizin

etwas in Mißkredit geraten, weil man das Verschlucken fürchtet.

Es gibt nun aber Fälle genug, in denen man die Wirkung

flüssiger Arzneien nur ungern entbehrt. So ist bei manchen

Formen von Kolik, bei Darmkatarrhen resp. -entzündungen die

Anwendung von Ol. Ricini zweckmäßig (in Emulsion mit Milch),

von Tinct. Opii erwünscht, der Praktiker steht aber oft davon

ab, weil beim Eingeben mit der Flasche sehr viel Arznei ver

  

loren geht und weil die Arbeit des Eingebens, welche vom

Tierarzt selbst ausgeführt werden muß, nicht gerade sehr an

genehm ist. Bei leichten Verdauungsstörungen gibt man das

Karlsbader Salz, Natr. sulfur., als Latwerge, bei Katarrhen der

Luftwege wendet man eine Lake mit Syrup an. Daß auch

hierbei eine Sicherheit darüber nicht besteht, wieviel Arznei

aufgenommen wird, weiß jeder Praktiker. Dasselbe ist der Fall

mit Pillen, welche den Umfang von Aloepillen erheblich über

schreiten.

Wenn es uns gelingt, flüssige Arzneien so zu verabreichen,

daß sich die Pferde nicht verschlucken können und daß die

Mühe des Eingebens nicht zu groß ist, so ist diese Applikations

methode eine sehr zweckmäßige. Leider sind nun die zu diesem

Zweck konstruierten Kandaren usw. zum Eingeben flüssiger

Arzneien viel zu unhandlich. Sie erfüllen auch deshalb ihren

Zweck nicht, weil sie die Arznei auf die Zungenspitze und

nicht auf den Zungengrund bringen, von wo sie leicht ab

geschluckt wird. Besser ist schon die Verwendung eines Gummi

schlauches mit aufgestecktem Trichter. Wird ersterer weit in

das Maul hineingeschoben, so schlucken die Tiere, aber sie

zerbeißen den Gummischlauch — da doch Unterkiefer und Zunge

frei bleiben müssen.

Ich ließ mir deshalb von Hauptner-Berlin einen Apparat

konstruieren, bestehend aus einem Gummiballon von 1/4 Liter

Fassungsvermögen und daran befestigtem Hartgummirohr von

ca. 30 cm Länge. Letzteres wählte ich, weil ich fürchtete, daß

 
man mit einem Rohr aus Metall Verletzungen im Maul erzeugen

könne. Bald sah ich, daß die Tiere (Pferde wie Rinder) die

Hartgummiröhre zerbissen. Ich ließ also eine gut gerundete,

derbe Metallröhre anbringen und sehe, daß auch hierbei (ebenso

wenig wie beim Pilleneingeben) Verletzungen entstehen —- Ab

sicht und Roheit natürlich ausgeschlossen. Mein Verfahren ist

dann folgendes:

Das betreffende Medikament wird in den Eingeber aufge

saugt oder mit Hilfe eines kleinen Trichters eingefüllt. Das

Pferd erhält eine Trense aufgelegt, deren Ziigelenden über die

Raufe oder sonst einen geeigneten Gegenstand so gezogen

werden, daß das Maul höher steht, als der Schlundkopf. Da

die Pferde an die Trense gewöhnt sind, lassen sie sich das

meist gut gefallen —— im schlimmsten Falle zerreißt ein Trensen

zügel. Ohne Anwendung von Gewalt, bei völlig freiem Unter

kiefer und freier Zunge schiebe ich das Metallrohr zwischen

Trense oben und Zunge unten, in das Maul. Das Rohr unter

stützt mich dabei durch seine eigene Schwere. Unter leichtem

Druck auf‘ den Ballon spritze ich gewissermaßen die Arznei in

den hintersten Teil des Maules, ziehe die Metallröhre heraus

und höre stets das Abschlucken.

Die Herstellung des Apparates hat die Instrumentenfabrik

Hauptner zum Preise von 6,60 M. übernommen. Das Instrument

ist widerstandsfiihig genug, um auf dem Wagen usw. zur Praxis

mitgenommen werden zu können.

über Fuhrwerke.

Von Dralle, Kreistierarzt in Einbeck.

An dieser Stelle ist schon verschiedentlich über Transport

mittel geschrieben~ werden. Da es gerade für den praktischen

Tierarzt sehr wichtig ist, ein Gefährt zu haben, welches sich

bequem fährt, leicht besteigen läßt, nicht zu teuer ist, die

Pferde schont und auch in den schlechtesten Feldwegen zu

benutzen ist, so seien auch mir daher einige Worte gestattet.

Abgesehen von Fahrrädern, Motorrädern und Automobilen, die

sämtlich gute Wege, sorgfältige Reinigung und Bedienung

verlangen, letztere dazu noch einen erheblichen Kostenaufwand

bei der Anschaffung und Instanderhaltung, ist das Fuhrwerk

mit Pferden wohl das gebräuchlichste, billigste und bequemste

Transportmittel der Tierärzte. Reiten kommt wohl nur für

einzelne Bezirke in Betracht. Ich habe nun alle möglichen

Fahrwerke im Laufe der Jahre teils selbst gefahren, teils bei

Kollegen, Ärzten und Gutsbesitzern zu fahren Gelegenheit

gehabt und habe bisher immer noch die vierrädrigen Wage'n

bevorzugt, da alle die Gigs, welche ich zu fahren Gelegenheit

hatte, meinen Beifall nicht fanden. Entweder schaukelten sie

beim Trab, waren zu leicht gebaut, hatten leicht zerbrechliche

Spiral- und andere Federn, welche den Stoß brechen sollten,

oder waren zu schwer, hatten keinen Sitzkasten für Instru

mente usw. Auf die Annonce des Herrn Foullois, Diessen,

in der B. T. \V., daß derselbe ein Gig zur Probe liefere, ent

schloß ich mich, auch mit diesem Gefährt, welches ich noch

nicht kannte, mir aber nach der Abbildung in der B. T. \V_

gefiel, einen Versuch zu machen. Ich ließ mir im Dezember v. J.

ein Gig zur Probe kommen. Nachdem ich dasselbe nur einen

Tag gefahren hatte, kaufte ich es fest, denn es ist ein geradezu

ideales Gefährt. Nicht zu schwer und nicht zu leicht, sehr

solide und fest gebaut, vollständig trabstoßfrei, leicht zu
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besteigen, außerordentlich bequem für das Pferd, mit geräumigem

Sitzkasten, in dem man Wurfzeug etc. unterbringen kann. Man

kann Pferde von 1,55 m und darüber darin fahren. Für kleinere

Pferde eignet sich das Gig nicht. Es tut mir leid, daß ich

diese Gigs nicht schon früher gekannt habe; ich hätte viel

Geld an Pferdematerial und Wagen gespart, denn der Preis

für ein gut gebautes Foulloissches Gig beträgt 375 Mark.

Dafür ist kein anderes Fuhrwerk, welches so elegant und

geschmackvoll aussieht wie das Foulloissche Gig, herzustellen.

Gigs für 275 Mark, wie sie auch von Foullois und anderen

Gigfabrikanten angeboten werden, sind natürlich nichts für

einen Landtierarzt, denn zu diesem Preise kann man bei den

z. Z. sehr hohen Holz- und Eisenpreisen und Arbeitslöhnen

nichts Gutes und Dauerhaftes verlangen. Die aus bestem

Material hergestellten Wagen sind, wenn auch erst etwas

teurer, aber im Verlaufe für den Tierarzt die billigsten. Für

bergiges Terrain empfiehlt es sich, die Gigs mit Bremse ver

sehen zu lassen.

Berichtigung.

In dem Artikel über Kälberpneumonie Nr. 26, S. 502, ist die

Temperatur-Angabe 39-—40 umzuwandeln in 39,6—40,8.

Referate.

~Versuch der prophylaktischen Behandlung der Maul

und Klauenseuche durch die Vaccination.

Von Josef Ory, Tierarzt und Kammerabgeordneter.

(Semaine Vf-t6rluaire, 16. Juni 1901.)

‘ Aus der Lokalisation der pustulösen Eruption, welche die

Kuhpocken bei den Kühen vornehmlich am Euter, bei den Kälbern

in den Nasenöti‘nungen auf dem Flotzmaui und den Lippen

hervorrufen, hat der Verfasser den Verdacht geschöpft, daß

zwischen diesen und der Maul- und Klauenseuche eine gewisse

Verwandtschaft existieren könnte. Die Maul- und Klauenseuche

erzeugt bekanntermaßen bei Kühen Blasen, die auf dem Euter,

in der Kiauenspalte, auf dem Flotzmaul und im Maul sitzen, bei

den Kälbern dagegen befallen sie gerade wie die Pocken die

Schleimhaut der Nasenlöcher, der Lippen und das Flotzmaul.

Die bei beiden Krankheiten sich bildenden Blasen sehen sich

ähnlich ohne absolut gleich zu sein, die Blasen der Maul- und

Klauenseuche bilden sich aber viel schneller als die anderen.

Von der einen Krankheit wie von der anderen ist der

Erreger noch nicht gefunden, ist aber nach den neuesten Unter

suchungen ein filtrierbarer Virus. Aus allen diesen Gründen glaubt

der Verfasser annehmen zu dürfen, daß die beiden Krankheiten

die gleiche Natur haben, nur daß die Kuhpocken eine leichtere

Form der Maul- und Klauenseuche seien, und daß bei jener die

Blasenbildung viel langsamer und unter minder schweren Krank

heitserscheinungen vor sich geht, als bei dieser.

Es ist auch bekannt, daß die Kuhpocken nicht nur auf den

Menschen, sondern auch auf das Pferd überimpfbar sind, bei dem

sie Pferdepocken genannt werden. Der Verfasser ist nun der

Ansicht, daß die Kuhpocken durch ihre Passage durch das für

die Maul- und Klauenseuche immune Pferd die Eigenschaft

erlangen, die Rinder bei ihrem Einimpfen auch für Maul- und

Klauenseuche immun zu machen.

Zur Zeit des Seuchenganges in den Jahren 1900—01 hatte

er 30 Rinder und 12 Stuten und Fohlen auf seinem Gutshof

 

stehen. Von den Pferden impfte er nur einige mit Kuhpocken=

lymphe, denen er dann die zur Impfung von einigen Kühen

nötige Lymphe aus den entstandenen Bläschen und Pusteln ent€

nahm. Dabei hat er die Beobachtung gemacht, daß die Pustel-‘

bildung bei den Fohlen und Jungrindern ausgesprochener‘ war

als bei den älteren Tieren.

In den Stall eines Nachbarn, in dem 30 an Maul- und

Klauenseuche erkrankte Rinder standen, stellte er eine geimpfte

siebenjährige Kuh mitten unter die kranken Kühe hinein und

ließ ihr nur solches Futter verabreichen, das mit dem Speichel

der kranken Tiere beschmutzt war. Trotzdem blieb sie voll

ständig gesund. Weil die Kuh nicht bei ihm geboren war und

er infolgedessen nicht wissen konnte, ob sie die Seuche schon

einmal durchgemacht hatte und daher immun wäre, so stellte

er eine vierjährige, bei ihm geborene Kuh zu den kranken Tieren

und ließ sie gleich füttern wie die vorige. Auch diese blieb

gesund.

Weitere Versuche konnte er damals nicht mehr anstellen,

weil die Seuche bald nachher erlosch. Erst bei dem Seuchen

gang von diesem Jahre konnte er seine Versuche fortsetzen.

Am 23. Februar wurden zwei Stuten an den Geschlechtsteilen

und den Lippen mit Vaccine, das aus der Lymphebereitungs

anstalt in Paris bezogen war, geimpft.

Am 28. Februar hatten sich bei einem der Pferde un

bedeutende Pusteln gebildet, die zur Vaccination nicht gebraucht

werden konnten. An diesem Tage sind wieder zwei Fohlen am

Hals und an der Nase geimpft worden, worauf sich bei dem

einen drei kleine Pusteln bildeten. Mit dem Inhalt dieser wurde

nun eine auf seinem Hofe geborene Kalbin in die Schamlippen

und die Eutergegend mit sechs Lanzettenstichen geimpft.

Am 6. März hatten sich drei schöne Pusteln auf den Scham‘

lippen und eine charakteristische auf dem Euter gebildet.

Die zwei vorerwähnten Fohlen wurden dann nebst einem

zehnjährigen Wallach wieder geimpft. Das eine Fohlen, das

auf die erste Impfung gar nicht reagiert hatte, hatte am 12. März

so schöne Pusteln gezeigt, die genug Inhalt besaßen, um fünf

Kühe in die Schamlippen zu impfen.

Bei der ersten bildeten sich in neun Lanzettenstichen fünf

Pusteln, bei der zweiten fünf Pusteln in sieben Stichen am

16. März. Bei der dritten am 18. März sechs Pusteln in acht

Stichen, bei der vierten fünf Pusteln in fünf Stichen und bei

der fünften drei Pusteln in vier Stichen.

Mit der Pferdepockenlymphe vom Wallach sind am 18. März

drei weitere Kühe geimpft werden.

Die geimpfte Kalbin _und eine von den fünf zuerst geimpften

Kühen wurden am 23. März per Wagen in einen Stall, der in

einer andern Gemeinde lag, geführt, worin 26 maul- und klauen

seuchekranke Tiere, die auf einer Mastweide angesteckt werden

waren, standen, und hier zu den am meisten befallenen Kühen

hingestellt. Obschon bei ihrem Einstellen ihr Maul mit dem

Speichel der kranken Tiere tüchtig eingerieben worden war

und sie jeden Tag aus einem Eimer getränkt wurden, aus dem

die kranken Tiere während der Nacht getrunken, und dessen

Inhalt sie mit ihrem Speichel beschmutzt hatten, und sie nur

mit Speichel beschmutztes Futter erhielten, so blieben beide

doch vollständig gesund.

Der Verfasser fragt sich nun, ob es nicht vorteilhaft wäre,

mit solcher Pferdepockenlymphe zu impfen, die mehrere Tiere

passiert hat, denn er glaubt annehmen zu dürfen, daß die durch
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Passage durch mehrere Organismen hindurch gewonnene Lymphe

beim Impfen eine sicherere, stärkere und längere Immunität

verleihen würde. Die Lösung dieser Frage miißte noch durch

genaue Untersuchungen gesucht werden.

Um die bei einem Seuchengange nötige, größere Menge

Pferdepockenlymphe zu erhalten, könnte folgendermaßen ver

fahren werden. Man müßte vorerst einen Deckhengst an der

Rute impfen, ' der die Krankheit durch den Deckakt auf eine

größere Anzahl Stuten übertragen könnte, von denen man dann

die Lymphe nehmen würde. Oder die Pferdepocken könnten

auf die Pferde eines ganzen Regiments überimpft werden, die

ihrerseits die nötige Lymphe hergeben würden. Helfer.

Zusammenfassender Bericht über „Brustseuche“

v in der Armee.

Von Oberstabsvctorinär Ludewi g.

(Zeitschr. i‘. Velerinärk. 1907, S. 1 u. 49.)

Der Autor geht zunächst auf Geschichte und Ausbreitung

der Brustseuche in der deutschen Armee ein. Seit dem Jahre 1828

beobachtet, hat die’Seuche seit 1882 mit geringen Schwankungen

von Jahr zu Jahr an Umfang und Ausbreitung zugenommen.

Im Winter herrscht die Brustseuche am meisten; infolge des

Stallaufenthaltes ist die Gelegenheit, den Ansteckungsstolf auf

zunehmen, am größten. — Nimmt man die statistischen Auf

zeichnungen ‘von 1895»—1904 zur Hand, so findet man, daß in

diesem 10 jährigen Zeitraum durchschnittlich jährlich 2,27 Prozent

der Iststärke der Pferde erkrankten und 4,41 Prozent der

Erkrankten starben. '

Bezüglich der Brustseuche in den Armeen fremder Staaten

berichtet L.‚ daß dieselbe in Spanien selten, in Frankreich

häufig ist und in Rußland in großem Umfange herrscht. In

England erkrankten von 1896—«1905 2,5 Prbientdes Bestandes

mit einem Verlust von 33,6 Prozent. Für Österreich, Italien

und die Schweiz fehlen statistische Unterlagen.

Der dauernde Aufenthalt der Pferde im Freien (Freiluft

aufenthalt, Kasernenbiwaks) hat zweifellos auf die

gesunden wie die kranken Pferde einen günstigen Einfluß. Die

in neuester Zeit empfohlenen Sauerstoffeinatmungen sind

weder imstande, den Verlauf der Seuche, noch die Krankheits

prozesse in den Lungen, noch die Herztätigkeit und die

Temperatur günstig zu beeinflussen.

Die wichtige Frage, ob man sich beim Ausbruch der Seuche

für Separieren oder für Durchsei1chen entscheiden solle,

beantwortet L. dahin, daß es vorteilhafter ist, die strengsten

Schutz- und Tilguugsmaßnahmen anzuwenden.

Vergleicht man die Zahl der Toten bei beiden Verfahren mit

einander,’ so findet man, daß 28 durchseuchende Regimenter

67 Tote hatten, während die beinahe vierfache Zahl von

Regimentern (100) beim Scparieren nur etwa die doppelte

Anzahl Verlust hatte.

Um die Armeepferde vor Brustseucheerkrankungen tunlichst

zu schützen, wollte man der Armee nur immunes Material zu

führen, man wollte die Remonten in den Depots künstlich

infizieren und durchseuchen lassen. Dieses Verfahren würde

durch Todesfälle unter den jungen Tieren nur Schaden an

richten, ferner wiirden die Depots zu Seuchenherden gemacht

werden.

Die Einschleppung der Seuche in die Armeebestände

geschieht von den Pferden der Zivilbevölkerung aus. L. sieht

daher die Einführung einer allgemeinen Anzeigepflicht nebst

 

 
veterinärpolizeilicheu Bekämpfungsmaßregeln, wie sie in Sachsen

und Ostpreußen bestehen, für notwendig an. Richter.

Die Behandlung der seuchenhaft auftretenden Gehirn

und Rückenmarksentziindung oder Schlafsncht der

~ Pferde.

Von Distriktstierarzt Eduard Diem, Burghausen.

(\Vochenschrifl für Tierheilkunde u. Viehzucht, 1907, Nr. 16.)

Ausgehend von der Erwägung, daß der Erreger der Zere

brospinalmeningitis sich wohl im Blute aufhalten könnte (das

Blut erkrankter Pferde soll nach D. sehr dünnflüssig sein) hat

der Verfasser Versuche mit der endovenösen Einspritzung von

Sublimat gemacht. Seine Behandlung ist folgende: die Pferde

werden in einen luftigen, kühlen Stall gebracht; Tränkwasser

mit Zusatz von (Jarlsbadersalz muß immer zugegen sein. An

drei aufeinanderfolgenden Tagen werden Sublimatinjektionen und

zwar 0,1w0,15 in 10,0—15,0 Wasser, dem etwas Kochsalz zu

gesetzt ist, gemacht. Bei Vornahme der Injektionen ist große

Vorsicht anzuwenden, weil die Tiere oftmals vor- oder zurück

drängen. Am vierten Tage soll bereits eine merkliche Besserung

eintreten. Zur leichteren Resorption des Gehirnexsudates ordiniert

D. Jodkalium in kleinen Dosen. Die Erfolge sollen sehr gute

sein; bei rechtzeitiger Behandlung bleiben Dummkoller oder

Kreuzschwäche nicht zurück. J. Schmidt.

Auswechselbare Eisenschienen-Polsterverbände.

Von Prof. L. Hoffmann-Stuttgart.

Mit einer Tafel.

(Deutsche Tierll.rztl. Wochenschrift 1907. Nr. 20.)

Zur Immobilisierung der Fußgelenke des Pferdes einschl.

Karpal- und Tarsalgelenke ist schon von Bourgelat und

Chabert die Eisenschieneüverwendetwerden.‚ Brogniez„ver:

suchte starren Schienen dieser Autoren beweglicher zu

machen durch Scharniere oder durch komplizierte Verbindung

mit weichen Verbandstoffen. Prof. H. hat auswechselbare

Eisenschienen konstruiert, die sich zur periodischen Immobili

sierung von Gelenken eignen und die die Nachteile der früheren

Schienen nicht besitzen. Sollen diese Schienen angewendet

werden, so kommt das Pferd in den Hängeapparat. Um die

Schiene auswechseln zu können, bequem anzulegen und ab

zunehmen, erhält das Hufeisen zwei Zehenkappen, die zu Ringen

gebogen werden. Durch diese Ringe wird ein Eisenstab ge

führt, der für den Haken der Schiene als Halt dient. Es kann

auch der Haken der Schiene ringförmig geschmiedet werden,

so daß nach dem Einpassen des Schienenhakens zwischen die

beiden Kappenringe ein passender Eisenstift durchgesteckt

werden kann. Die auf einer Tafel beigegebenen Figuren er

litutern die Beschreibung. Rdr.

Ulceration of the Larynx.

.. Von V. S.

(The vvterinnry Record, Nr. 973, S. 554.)

Bei einem 12—13 jährigen Pferde trat ganz plötzlich,

als es eines Morgens gefüttert werden war und aufgeschirrt

aus dem Stalle gebracht wurde, nach voraufgehendem starken

Zittern und Keuchen ein sehr heftiger ca. 10 Minuten andauernder

Hustenanfall auf. Der Verfasser wurde zu dem Tier gerufen,

als der Anfall längst vorüber war und konnte irgendwelche

bestimmte Krankheitsanzeichen nicht mehr wahrnehmen. Der

Patient nahm ohne Mühe das Futter zu sich und wies nur etwas

vermehrten Puls und beschleunigte Atmung neben wenig erhöhter

Temperatur und leichter Entzündung der Schleimhaut auf.
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Da es sich nach den Aussagen des Wärters um Kehlkopf- Tinkturen: rPittylen-Kollodium:

krampf gehandelt zu haben schien, wurde eine diesbezügliche RP- Pmylen 5—10‚0 RP- Pmylell 5—‘10‚0

01. Ricini 3,0 Coilod. elast. ad 100,0
Behandlung eingeleitet.

Die Anfälle wiederholten sich, jedoch stets in Abwesenheit

des‘ Autors, der zuletzt ein Senfpflaster verordnete. Das Tier

war dann aber plötzlich, nachdem die Wirkung des Senfpflasters

eintrat, umgefallen und nach kurzem Kampf augenscheinlich an

Erstickung tot geblieben.

Die Sektion ergab, daß alle Organe normal und gesund

waren bis auf den Kehlkopf, dessen Stimmbänder genau

symmetrisch in der Mitte des medialen Standes je ein kleines,

rundes, anscheinend frisches Geschwür, etwa in der Größe eines

Dreipennystiickes, aufwiesen. Die Schleimhaut beider Stimm

bitnder war leicht hyperämisch.

Auf Grund dieses Befundes nimmt Verfasser an, daß das

Senfpflaster eine schädliche Wirkung ausgeübt hat, daß warme,

ableitende Umschläge vielleicht ein günstigeres Resultat erzielt

hätten. Auf jeden Fall hätte aber die Tracheotomie die Todes

ursache am sichersten beseitigt.

Über die Ursachen der Veränderung im Kehlkopf konnte

Verfasser nichts feststellen, insbesondere erschien Rotz nach

dem übrigen Befunde ausgeschlossen. Tr.

Wocheniibersicht über die medizinische Literatur.

Von Dr. P. Juli, Charlottenburg,

Königlicher Kn isiicrarzt.

Zcntralblalt für Baklcriologie, Parasilenlrunde und In/Urlimzs/rruuk/wilrm,

Originale, XLIV. Bei, Heft 1.

Lokale Erscheinungen bei passiver immunität gegen Sehweinerotiauf

und Infektion; von Prof. Dr. Alexander Jarotzki. « Verfasser

glaubt, daß die Vernichtung der Mikroben sich im Innern der

Phagozyten vollzieht, und daß, wenn man eine Lösung des

Komplements in den Körpersiiften annimmt, dasselbe keine große

Rolle bei der Vernichtung der Mikroben spielt.

Therapeut, Monaishcfte Nr. 5, XXI. Jahrgang.

(luecksilber-Velopural hat den Vorteil der Sauberkeit und des

Ausbleibens der Hauptreize ohne den Nachteil der Seifen.

Velopural ist eine Seife, welche unter Zusatz von Olivenöl zu

einer homogenen Salbenmasse verarbeitet ist. Dieser Salben

inabse wird nun mit Lanolinum anhydricum extinguiertes Queck

silber im Verhältnis von 2: 1 zugesetzt.

Schalen! wird ein weicher Seifenbrei, der einen hohen Grad

von Alkohol besitzt, genannt. Diese Spiritusseife dient als Hände

reinigungsmittel, man reibt zunächst die Handflächen ein und

wäscht dann die Seife von der Haut ab. Der Alkohol verdunstet

sehr schnell und das Medikament bleibt mit der milden, nicht

reizenden Natronseife‘ in den obersten Epidcrmisschichten zurück.

Therapeutische Monnlshe/(c, XXI. Jahrgang, Huf! 6‘.

Pittylen-Seife gegen Urtiearia; von Kreisairzt Dr. Heinrich

Berger-Remscheid. —- Pittylen ist ein Kondensationsprodukt

aus Formaldehyd und dem oftizinellen Nadelholzteer (Fix liquide).

Es ist auch Joseph ein sehr gutes Ersatzmittel des Teers in

bezug auf die juckstillende Wirkung. Es werden folgende

Rezepte empfohlen:

Streupnlver: - Salben:

Rp. Pittylen 10—20,0 Rp. Pittylen ‘ 5,0

Talc. venet. 30,0 Parafl‘. sol. 5,0

Zinc. oxyd. 10,0

Lycopod ad 100,0

D. S. Streupulver.

Vasel. slav. ad 100,0

D. S. Pittylen-Salbe.

 

Spirit.Vini ad 100,0

D. S. Zum Bepinseln.

ZurWirkung der Kanthariden auf dieAugen; von R.Kowalewski.

K. teilt einen Fall mit, in dem ein 25jähriger Mann wegen

heftiger Augenentziindung ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen

mußte. Er hatte acht Tage vorher wegen Zahnschmerzen eine

spanische Fliege hinter das rechte Ohr appliziert und dieselbe

zehn Tage wirken lassen. Bei der Untersuchung stellte

Kowalewski fest Conjunctivitis catarrhalis acuta, Iritis

exsudativa, Nephritis acnta.

Fortschritte der Medizin Nr. 14, 10. Mai.

Behandlung der leisem neonatorum mit Gelatineinjektionen;

von G. Schubert-Breslau. Schubert teilt in dem Zentralblatt

f. Gyn. 1907, Nr. 7 mit, daß er in zwei Fällen den günstigen

Einfluß von Gelatineinjektionen bei Melaena neonatorum be

obachten konnte; bei einem 2770 g schweren, mit der Zange

extrahierten Knaben, bei dem sich am vierten Tage schwere

Magen- und Darmblutungen einstellten und bei einem 2650 g

schweren Kinde, welches mit blutigen Stuhlentleerungen erkrankte.

In beiden Fällen sistierten nach dreimaliger Anwendung der

Gelatineinjektion die Blutungen; es trat Heilung ein.

Deutsche filedz'm'nal-Zcz'tung Nr. 25.

Einen Fall von Nierendekapeuistion bei puerperaier Eklampeie

teilt A. Palono im Zentralbl. f. Gyn. 1/07 mit, in dem nach einem

schweren eklamptischen Anfall als letztes Mittel die Dekapsulation

beider Nieren versucht wurde. Die Patientin starb 3/‚ Tage

nach der Operation. Verfasser rät, möglichst frühzeitig die

Operation vorzunehmen.

Deutsche Mcdixinalxcz'tung Nr. 27.

Wem gehört ein operativ entfernter Körperteil — dem Arzt oder

dem Patienten? Wem gehört der menschliche Leichnam?

Von Dr. Backhaus in Zittau. (Korrespond.-BL f. d. ärztl.

Vereine in Sachsen 6,07.) —— Nach dem B. G. B. kann ein

Eigentumsrecht nur an Sachen im Sinne des %90 bestehen.

Teile des menschlichen Körpers sind aber keine Sache, so lange

sie mit dem menschlichen Organismus verbunden sind. Sobald

eine Trennung stattgefunden hat, ist der abgetrennte Teil Sache

und Gegenstand des Eigentums. Es dürfte nun die Frage zu

bejahen sein, daß demjenigen die Körperteile gehören, von

dessen Körper sie getrennt sind. Das wissenschaftliche Interesse

des Arztes kann das Eigentumsrecht desselben an dem be

treffenden Körperteil nicht rechtfertigen. Wenn der betrefl"ende

Patient ausdrücklich zu erkennen gegeben hat, daß er je

schneller, je lieber von dem Gegenstand getrennt werden will,

so kann der betreffende Arzt, da es sich um eine herrenlose

Sache, eine „res nullius“ handelt, nach %958 B. G. B., die

Sache erwerben. Der Patient kann jedoch nicht, wie in einem

vorliegenden Falle, als er an das Bezahlen gehen wollte, den

Blasenstein fordern; inzwischen ist derselbe längst in den Besitz

des Arztes übergegangen. Der Leichnam ist nach den Lehr

büchern und dem B. G. B. zumeist Sache. Dagegen sehen

Ohlshausen, v.‘Liszt und Meyer den Leichnam regelmäßig

nicht als Sache an, meinen aber, daß der Leichnam Sache

werden kann im wissenschaftlichen Interesse.

Dieselbe Zeitung Nr. 28. '

Wie soll der Autor drucken lassen? von Geh. Med.-Rat Prof.

Dr. A. Neißer-Breslau. Der Verfasser versendet aus Batavia

D. S. Pittylen-Kollodium.
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einen offenen Brief, in dem ‘er sich gegen unklare Überschriften,

wie: „Klinische“ oder „Therapeutische Mitteilungen“ usw. wendet.

Bei der großen Zahl von Zeitschriften, Archiven, Journalen,

Wochenschriften, Monatsheften, .lahres- und Sammelberichten etc.

ist es nicht möglich, sich schnell zu orientieren. Er fordert

einen guten — quasi ein gutes Referat ersetzenden A Titel.

Dieselbe Zeitung Nr. 2.’).

Die Vlslonlirin von Sosultza; von Geb. Med.-Rat Dr. G.

Kornfeld-Gleiwitz. (Friedreichs Blätter 58/1.) Verfasser

teilt die seit 1896 in Sosnitza vorgekommenen Fälle mit. Es

handelt sich um ein tief religiös veranlagtes Mädchen. Es ent

stand eine ununterbrochene Wallfahrt zu der Visionärin, die als

Heilige verehrt wurde. In der Nacht vom ‘24. zum 25. August

1906 erhob sich die Kranke nach sechswöchentlichen

Schlafperiode und war nach kurzer Zeit tot. Die Sektion ergab:

hysterisches Irrsein.

einer

Tagesgeschichte.

Die Wilhelmshavener Wunderlichkeit.

Der sonderbare Ausfall einer Marine-Verwaltungsstelle zu

Wilhelmshaven gegen die Freizügigkeit des Fleisches und die

Fleischbeschau-Tierärzte, welcher in Nr. 26 der B. T. W. mit

geteilt wurde, hat, wie vorauszusehen war, größere Kreise

gezogen. Während die ‚.unentwegte“ Antifreiziigigkeitspresse,

voran natürlich die Vossische‚ die „Ausschlachtung“ dieses saftigen

Stückes sich selbstverständlich nicht entgehen läßt, haben sich die

Landwirte zu einer sehr energischen Abwehr veranlaßt gesehen

und sind dabei gleich vor die richtige Schmiede gegangen.

Das Laudesökonomie-Kollegium hat sich sofort in

einer Eingabe an den Herrn Landwirtschaftsminister

gewendet und um eine Untersuchung des Falles gebeten. Die

Eingabe betont sehr richtig, daß aus der ganzen Ausdrucksweise

jener Marineverfügung eine absolute Unkenntnis hervorleuchte.

\'or allem sei es sehr auffällig, daß die Verfügung am 29. 4. 1906

erlassen sei, während der Schlachthof zu Wilhelmshaven erst

am 3. 4. 1906 eröffnet werden ist, so daß in dieser kurzen

Zeit sich kaum genügendes Material hat ergeben können, um über

haupt irgend einen Unterschied zwischen der ländlichen tier

ä‘u-ztlichen und der städtischen Fleischbeschau zu bemerken.

Die Eingabe stellt schließlich folgende interessanten örtlichen

Vorgänge fest: Der Magistrat hatte einen Gemeindebeschluß

herbeigeführt, daß die Wilhelmshavener Fleischer Fleisch nicht

f'eilbieten durften, welches nicht im Schlachthause geschlachtet

sei und aus einem Umkreise von 300 Kilometern (i l) stamme.

Diese unzulässigen Forderungen wurden von den Fleischern,

ganz mit Recht, bekämpft und nicht beachtet. In diesen Kampf

mischte sich der Wilhelmshavener Frauenbund (!) und richtete

in der ersten Hälfte des April an das Kaiserliche Kommando

der Marinestation der Nordsee das Ersuchen, es möchte den

Marine-Fleischlieferanten aufgegeben werden, nur Schlachthaus

fleisch zu liefern. Etwa. 14 Tage später war die „verhängnis

volle“ Verfügung erschienen.

Voilä 1a femme! Das entschuldigt viel. Aber trotzdem

wird wohl eine unzarte Korrektur nicht ausbleiben können.

Besonders peinlich ist der schwere Vorwurf, mit dem das

Landesökonomiekollegium den gegen die Landfleischbeschan ge

führten Schlag zu beantworten vermag. Der Schluß der Eingabe

lautet nämlich folgendermaßen:

 Eine eingehende Untersuchung dieser Angelegenheit dürfte um so

mehr angezeigt sein, als die Kaiserliche Marine bisher in bexug auf

die Herkunft des von ihr selbst bezogenen Fleisches keineswegs besonders

rigoros verfährt und es x. B. trotz wiederholt von landwirtschaftlicher

Seite erhobener Beschwerden auch heute noch den Schiffen bei der Be

schaffung der Sclbstverp/Iegung, selbst innerhalb der deutschen Seehäfen

gestattet, ausländisches Fleisch, ohne daß es zuvor den Auslamisfleisch

bcschauämtcrn zur Untersuchung rar-gelegt werden ist, aus den Frei

hz'ifcn xu beziehen.

Wenn die Kaiserliche Marine diese Verwendung xueifellos um‘!

rerdächtzkyeren ausliirulischen Fleisches zur Ernährung der Schi/Ts

besataungcn verantworten zu können glaubt, dann sollte sie meines

Erachtens sich ganz besonders hüten, die Untersuchungen der amtlichen

deutschen Flcischbeschau in dieser Weise zu diskreditieren.

Diese Tatsache hat allerdings gerade noch gefehlt, „um

den Kohl fett zu machen“, wie ein alter Ausdruck zur Kenn

zeichnung eines Übermaßes so schön sagt.

Hervorgehoben mag zum Schluß werden, daß die „Deutsche

Tageszeitung“ bzw. die Korrespondenz des Bundes der Land

wirte sehr energisch die aus dem ganzen Vorkommnis natürlich

herausspringende Beleidigung der Tierärzte zuriickweist.*) Die

landwirtschaftliche Presse vertritt damit freilich nur ihre eigene

Sache, aber trotzdem sei diese Verteidigung dankend quittiert.

Sie beweist eben, daß unsere Interessen gemeinsame sind. Möge

das immer auf beiden Seiten beachtet werden. Schmaltz.

Die Haftpflicht des Tierhalters und der Tierarzt.

(Obcrvcnvaltungs-Gerichts-Entscheidung.)

Ein insbesondere für Tierärzte und Pferdebesitzer inter

essantes Urteil hat der IV. Zivilsenat des Kgl. Oberlandesgerichts

in Hamm am 18. Dezember 1906 in Sachen des Tierarztes R.

in C., Klägers und Berufungsbeklagten, wider den Ökonomen R.

in A., Beklagten und Berufungsklägers, erlassen. Es heißt da

in den Entscheidungsgründen:

Auf Grund des eidlichen Zeugnisses des Ökonomen F. in A.

ist folgender Sachverhalt als erwiesen erachtet: Als der Kläger

am 3. Juli 1905 bei der im Auftrage und im Stalle des Be

klagten erfolgten Untersuchung des Pferdes des Beklagten auf

Dämpfigkeit zunächst den Kopf des Tieres untersucht hatte,

dann an der linken Seite des Tieres entlang, es mit: der Hand

leicht über den Rücken streichend und mit dem Worte „Ruhig“

leise aufs Kreuz klopfend, nach hinten gegangen war, um das

Fieber durch Einlegen des Meßappaiates in den After zu messen

und dabei den After zu untersuchen und sich schräg hinter das

Pferd stellte, schlug es, noch ehe der Kläger das Thermometer

einzuführen versuchte, plötzlich mit beiden Hinterbeinen aus

und traf den Kläger so heftig vor die Brust, daß er etwa fünf

Schritte zurückfiog und eine Quetschung erlitt, die ihn längere

Zeit in der Erwerbsfähigkeit beschränkte. Aus der Aussage

des Zeugen geht weiter hervor, daß das Pferd ein kleiner,

sechsjähriger Belgier war, erst seit wenigen Tagen sich im

Besitze des Beklagten befand und, wie sich bei dem Unfalle

und später herausstellte, ein Schläger war.

 

*) In der gegnerischen Presse soll die tierärztliche Unter

suchung als „zwecklos, ja gemeingefährlich“ bezeichnet

werden sein, weil „diese Beamten von der Kundschaft der Groß

grundbesitzer“ abhingen.

Gemeingcflhrlich, wenn auch leider nicht zwecklos, ist

das gewissenlose Hetzen einer Presse, die von den tat

sächlichen Verhältnissen offenbar keine Ahnung hat und z. B. nicht

weiß, daß bei der hier in Frage kommenden Fleischbeschau der

Verkehr mit „Großgrundbesitzern“ gar keine Rolle spielt, von der

Unsachlichkeit der ausgesprochenen Verdächtigung ganz abgesehen.
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Der Kläger verlangt von dem Beklagten auf Grund der

ää 833, 842 B. G. B. Ersatz des Erwerbsverlustes. Es fragt

sich, ob die Haftung des Beklagten aus 5833 B. G. B. be

gründet ist, der lautet: „Wird durch ein Tier. . . .. der

Körper oder die Gesundheit eines Menschen verletzt . . . . .‚

so ist derjenige, welcher das Tier hält, verpflichtet, dem Ver

letzten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.“

Unbedenklich ist das schädigende Ereignis auf die tierische

Natur des Pferdes, eines Schlägers, zurückzuführen, Es liegt

kein äußeres Ereignis vor, das auf den Körper oder die Sinne

des Pferdes mit einer Gewalt eingewirkt hätte, der Tiere der

in Frage kommenden Art nach physiologischen Gesetzen nicht

widerstehen können.

Streitig ist zunächst, ob der Beklagte Tierhalter geblieben

ist, obwohl er das Pferd dem Kläger zur Untersuchung zur Ver

fügung gestellt hatte, oder ob der Kläger Tierhalter geworden

ist, weil er nach dieser Zurverfügungstellung selbständige Ver

richtungen mit dem Pferde in eigenem Interesse vorgenommen

hat. Die Frage, ob ein solcher Übergang der Tierhaltereigen

schaft stattgefunden hat, ist zu verneinen. Zwar würde die

Bejahung der Frage noch nicht, wie der Kläger meint, die

Konsequenz nach sich ziehen, auch Dienstboten, Stallknechte,

Kutscher usw. als Tierhalter anzusehen (u. a. weil der Tierarzt

nicht, wie diese Personen, den sich auf das Tier beziehenden

Weisungen des Pferdebesitzers Folge zu leisten hat, g 855 B. G. B.).

Auch wird in der neuerlichen Rechtsprechung für den Tatbestand

der Tierhaltereigenschaft das Erfordernis der nicht bloß ganz

vorübergehenden Benutzung des Tieres nicht mehr für wesentlich

erachtet. Immer aber kann nach dem Sprachgebrauch und der

_Volksansohauung nur der als Tierhalter angesehen, werden, der

das Tier in den eigenen Wirtschaftsbetrieb übernommen und

der nach außen hin sich wie ein Eigenbesitzer des Tieres ge

riert. Das ist bei dem Tierarzt, der ein Tier eines anderen

lediglich untersucht, nicht der Fall. Das Tier scheidet auch

nicht vorübergehend aus dem Wirtschaftsbetriebe des anderen

aus. Im vorliegenden Falle ist das Pferd sogar in Obdach,

Unterhalt und Pflege des Beklagten geblieben, und der Beklagte

war an sich in der Lage, Vorkehrungen zu treffen, um eine

Schadenzufügung durch das Pferd zu verhindern. Das Pferd

hat nicht einmal dem Kläger durch seine ihm von Natur inne

wohnenden Eigenschaften gedient. Der Kläger hat das Pferd

‘nicht animo domini behandelt. Kein Mensch konnte den Kläger

für den Pferdebesitzer halten.

Ist nach alledem die Tierhaltereigenschaft des Beklagten

unbedenklich zu bejahen, so fragt es sich doch weiter, ob

dem Klageanspruche nicht das zwischen den Parteien abge

schlossene Vertragsverhältnis entgegensteht. Der Kläger be

kam das Pferd während der Untersuchung unter seine Auf

sicht. Er hatte die Vertragspflicht, die Untersuchung so

auszuführen, daß dadurch kein Unfall hervorgerufen wurde.

Es ist nach allgemeinen Vertragsgrundsätzen Sache des

Klägers, darzulegen und nachzuweisen, daß er, obgleich das

Pferd unter seiner Behandlung und Aufsicht Schaden gestiftet

hat, bei dieser Behandlung und Führung der Aufsicht die ihm

nach dem Vertrage obliegende Sorgfalt beobachtet, daß er also

seine Vertragspflicht erfüllt habe. Erst wenn der Kläger sich

exkulpiert hat, kann er den Beklagten in Anspruch nehmen.

Der Kläger hat diesen Beweis angetreten. Schon der in der

ersten Instanz vernommene, von dem Beklagten selbst vor

-mit der Hand aufs Kreuz geklopft.

 

geschlagene Sachverständige, Departementstierarzt H. in M.,

hat siclrgutachtlich dahin ausgesprochen: l. es sei ausreichend

gewesen, daß der Kläger sich, wie geschehen, davon überzeugt

habe, daß das Tier einigermaßen ruhig war, und 2. daß der

Kläger das Pferd wie allgemein üblich untersucht und kein

Verschulden begangen habe. Da dieses Gutachten von dem

Beklagten angegriffen ist, und da es auch die von dem Vorder

richter sogar bejahte Frage nicht beantwortet, ob der Kläger

damit rechnen mußte, daß das Pferd ein Schläger sein konnte‘,

so ist über diese, vornehmlich die Hauptfrage nach dem Ver

schulden des Klägers treffende Unterfrsge ein Gutachten von

der Tierärztlichen Hochschule in Berlin eingeholt. '

In diesem Gutachten heißt es u. a.: „Im Umgange mit

Pferden und bei der Untersuchung derselben gilt als Regel,

daß man sich den Pferden nicht plötzlich nähert oder von hinten

an sie herantritt, sondern daß man von vorn oder von der

Seite ruhig an sie herantritt, nachdem man sie durch Anrufen

oder Ansprechen auf die Annäherung aufmerksam gemacht hat.

Auch ist es nicht zulässig, ein Pferd ohne weiteres im Bereiche

des Hinterleibes und namentlich der Hinterbeine zu berühren.

Vielmehr erfordert die Vorsicht, daß man sich dem Pferde von

vorn nähert, das Pferd mit der Hand an der Schulter oder am

Halse beklopft und streichelt und dann mit der flach angelegten

Hand längs des Rückens streichend oder leicht klopfend erst

die Kruppe und dann die Beine abwärts berührt. Wird in

dieser Weise verfahren, so geben kitzlige oder bösartige Pferde

ihre schlechten Charaktereigenschaften in der Regel durch Unruhe

oder durch Ausschlagen zu erkennen. Der Untersuchende ist

dann gewarnt und wird weitere Vorsichtsmaßregeln treffen

können. Äußert bei einer Vorprüfung, wie sie oben geschildert

wurde, das Pferd keine Unruhe oder Aufregung, so kann der

Untersuchende an das Pferd näher herantreten und mit der

Untersuchung der hinteren Körperteile beginnen.- Nach der

Bekundung des Zeugen F. hat der Kläger in ganz sachgemäßer

Weise verfahren, als er die Untersuchung des Pferdes des Be

klagten vornahm. Nachdem er das Pferd am Kopfe untersucht

hatte, ist er an der linken Seite des Pferde's entlang nach

hinten gegangen, dabei leicht mit der Hand über den Rücken

des Tieres streichend, und hat es mit dem Worte „Ruhig“ leise

Hierbei hat das Pferd

keinerlei Aufregung, Unruhe oder Bösartigkeit gezeigt. Der

Kläger konnte deshalb nicht damit rechnen, daß das Pferd ein

Schläger sein und ihn, wie geschehen, verletzen konnte, sondern

es lag außer aller Berechnung und Voraussicht, daß das Pferd

ganz plötzlich mit beiden Füßen nach hinten ausschlug und

den Kläger traf, als er schräg hinter dem Pferde stand. Pferde,

welche bei der Untersuchung, wie sie durch den Kläger statt

gefunden hatte, keine Bösartigkeit und Kitzligkeit gezeigt

haben und dann unmittelbar hinterher ohne jeden Grund und

ohne berührt zu sein, in der angegebenen Weise ausschlagen,

müssen als bösartig angesehen werden. Daß das Pferd, wie

sich später herausgestellt hat, bösartig, d. h. ein sogenannter

Schläger war, konnte der Kläger nicht wissen und auch nicht

vermuten, nachdem das Pferd bei der vorausgegangenen sach

gemäßen Untersuchung keine Aufregung oder Widersetzlichkeit

geäußert hatte.“

Durch dieses Gutachten hat der Kläger zweifellos bewiesen,

daß er die zur Vermeidung eines Unfalles erforderliche Sorgfalt

bei der Untersuchung des Pferdes beobachtet hat.
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Das zwischen den Parteien abgeschlossene Vertragsverhältnis

kann aber auch noch nach anderer Richtung hin von Einfluß

sein. Wenn z. B. ein Tierarzt bei einem Löwen Hagenbecks

eine Rachenoperation vornehmen und dabei gebissen werden

würde, ohne daß ihn ein Verschulden trifft, so möchte man

kaum Hagenbeck für den Tierschaden verantwortlich machen.

Nach den Grundsätzen der Logik hat der Tierarzt infolge des

Vertragsabschlusses die Gefahr zu übernehmen, die mit der

Untersuchung des Tieres unzertrennlich verbunden ist. Daß in

unserem Falle eine solche Unzertrennlichkeit vorliegt, daß eine

solche Ausnahme'vorliegt, ist von dem Beklagten darzulegen

und zu beweisen. Dies ist nicht geschehen. Es ist auch ohne

weiteres anzunehmen, daß es bei der Afteruntersuchung eines

Pferdes Mittel gibt — wie z. B. Hochheben der Beine oder

‘Fesselung <—, die ein Ausschlagen mit den Hinterbeinen un

möglich machen; ja, der Beklagte wirft dem Kläger gerade vor,

die Anwendung einer solchen Maßregel pflichtwidrig unterlassen

zu haben. '

Und schließlich fragt es sich im Hinblick auf g 157 B.G.B.

-— wonach Verträge so auszulegen sind, wie Treu und Glauben

mit Rücksicht auf die Verkelnssitte es erfordern —-, ob etwa

eine Verkehrssitte dahin besteht, daß ein Tierarzt durch die

Übernahme der Untersuchung eines Pferdes auch die Haftung

für Tierschäden übernimmt. Eine solche Verkehrssitte würde

gleichfalls von dem Beklagten darzulegen und zu beweisen sein.

Eine solche rechtswirksame Verkehrssitte könnte sich erst nach

dem Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuchs gebildet haben.

Unter der Verkehrssitte ist eine Übung des Verkehrs zu ver

stehen, die darauf beruht, daß man das Geübte für sittlich und

anständig hält. Im vorliegenden Falle kann indes schon im

Hinblick auf die Kürze der Zeit und die Seltenheit des Falles

von einer Übung nicht gesprochen werden, wie es auch nicht

als moralisch bezeichnet werden kann, daß nicht der Tierhalter,

sondern der die Untersuchung vornehmende Tierarzt den Tier

schaden trägt.

Nach alledem ist die Haftung des Beklagten für den

Schaden des Klägers aus ‘ä 833 des Bürgerlichen Gesetzbuchs

begründet. ‘

Regulierung des Landeeveterlnärdienetes.

In der Landtagsitzung vom 4. Juni 1907 wurden in Nieder-‘

österreich folgende Anträge des Landeskulturausschnsses an

genommen: ‚

1. Der Stand der vom Lande bestellten, in Rangklassen

eingeteilten Tierärzte hat in Hinkunt't folgende Stellen zu um

fassen: ‘

1 Stelle der VIII. Rangklasse,

13 Stellen der IX. Rangklasse,

13 Stellen der X. Rangklasse, I. Kategorie,

12 Stellen der X. Rangklasse, II. Kategorie.

2. Die bestehende Veterinärabteilung wird in das „Inspektorat

für Vcterinärangelegenheiten“ umgewandelt; dem Leiter des In

spcktorates werden die zur Besorgung der Dienstgeschäfte not

wendigen Tierärzte und sonstigen Organe zugewiesen.

3. Im übrigen sind die in Rangklassen eingeteilten Tier

ärzte ebenso wie die Distriktstierärzte zur Besorgung des

Veterinärdienstes auf dem Lande in der bisherigen Weise zu

verwenden. Dieselben sind dem Inspektorate für Veterinär

angelegenheiten unterstellt.

 
4. Den im externen Dienste stehenden tierärztlichen Landes

beamten der IX. und X. Rangklasse beider Kategorien ist

während der Dauer der aktiven Dienstleistung jährlich ‘ein

Betrag, von 1000 K. von ihren Dienstbeziigen in Abzug zu

bringen, welcher Betrag jedoch im Falle der Versetzung in

den Ruhestand den bei Berechnung der Pensionsbezüge in Be

tracht kommenden Dienstbezügen wieder zuzuzählen ist.

5. Denjenigen Tierärzten, welche durch diese Regulierung

eine Verminderung ihrer aus Landesmitteln stammenden festen

Bezüge erfahren, wird insolange eine Personalzulage in der

Höhe der Differenz zwischen den ihnen durch die Regulierung

zukommenden und den.derzeitigen Bezügen gewährt, als die

selben nicht durch die Vorrückung in eine höhere Gehaltsstufe

ihre gegenwärtigen Bezüge erreichen.

6. Die im Landesdienste stehenden Tierärzte der IX. Rang

klasse haben den Titel „nö. Bezirksobertierarzt“, jene der

X. Rangklasse 1. und- 2. Kategorie den Titel „nö. Bezirkstier

arzt“ zu führen.

7. Rücksichtlich der für die Bemessung der Ruhebezüge

in Betracht kommenden Dienstzeit werden die in Rangklassen

eingeteilten Tierärzte ebenso wie die Distriktstierärzte den im

ä 6 des Pensionsnormales erwähnten, die Begünstigung einer

30 jährigen Di enstz eit genießenden Beamtenkategorien gleich

gestellt.

8. Vorstehende Beschlüsse treten mit 1. Juli 1907 in

Wirksamkeit.

Mit ganz besonderer Befriedigung müssen wir konstatieren,

daß namentlich‘ der Antrag Punkt 7 für die vom Lande

Niederösterreich bestellten Tierärzte eine große Errungenschaft

.b.ed‚ßu~st- „Wie }111@~ .belehrt.istt..ysrdasksa‚dienö~ Tierärzte alle

diese Erfolge in erster Linie der unermüdlichen Tätigkeit ihres

Chefs, des Herrn Landestierarztes Karl'Saaß, welchemes durch

sein persönliches Einschreiten gelang, die maßgebenden Faktoren

von der Notwendigkeit dieser Neuorganisation zu überzeugen.

Leider fiel in diesen Freudenbecher, welchen man den nö.

Tierärzten gereicht hat, ein Wermutstropfen, indem der nö.

Landtag folgende, durch den Abgeordneten Josef Stöckler

vorgeschlagene Resolution annahm:

„Der Landesausschuß wird aufgefordert, wegen Ausbildung

von praktischen Tierhelfern mit der hohen Regierung neuerdings

in Verhandlung zu treten und in der nächsten Session darüber

zu berichten.“

Zu dieser Resolution können wir nur bemerken, daß die

nö. Tierärzte durch verdoppelten Eifer alles daran setzen werden,

um dem Landtage zu beweisen, daß sie imstande sind, ohne so

genannte Tierhelfer allen an sie gestellten Anforderungen zu

entsprechen.

Eine wenn auch mehrwöchentliche Ausbildung von Pfuschern

zu sogenannten praktischen Tierhelfern, ist nach unserer Meinung

mit Rücksicht auf den Bildungsgang dieser Leute einfach

unmöglich. Wir können uns auch nicht vorstellen, welchen

wirklichen Nutzen solche Tierhelfer der landwirtschaftlichen Be

völkerung bringen könnten, da gerade jene Verrichtungen, die

man ihnen anvertrauen will, das ist die Behandlung der Tiere,

Intervention bei Geburten die größten Anforderungen selbst an

einen wissenschaftlich gebildeten Tierarzt stellen.

Auch kann man den Tierärzten unmöglich zumuten, daß sie

sich selbst ins eigene Fleisch schneiden und sich zu Lehrern

von Pfuschern hergeben.
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»Gäste sind herzlich willkommen.

 

Es wird daher Sache der österreichischen Regierung sein, auf

Mittel und Wege zu sinnen, welche den Forderungen der land

wirtschaftlichen Bevölkerung nachkommen, jedoch ohne Schädigung

des Ansehens des tierärztlichen Standes und ihrer materiellen

Interessen.

Durch die Umwandlung der niederösterreichischen Landes

Veterinärabteilung in ein „Landes-Inspektorat fiir Veterinär

angelegenheiten“ wurde auch eine Änderung der Titel der dieses

Inspektorat leitenden Tierärzte vollzogen und heißt nun der der

zeitige Leiter des Inspektorates „Landes-Inspektionsrat Tierarzt

Karl Saaß“ und dessen Stellvertreter „Landes-Veterinär

Inspektor Tierarzt Emanuel Schmid“.

Die Promotion zum Dr. med. vet. In _Lelpzlg.

Ans zahlreichen bei der Kanzlei und bei einigen Professoren

der Dresdener Tierärztlichen Hochschule eingegangenen An

fragen geht hervor, daß viele Fragesteller der Meinung sind,

es genüge die Approbation als Tierarzt zur Zulassung zur

Promotion. Dies ist jedoch nicht der Fall. Nach ä2 der

Promotionsordnung werden nur solche Bewerber zugelassen, die

die Approbation auf Grund der Vorschriften vom 13. Juli 1889

und 26. Juli 1902 erworben haben. Der Besitz eines Maturitäts

zeugnisses von einem Gymnasium, einem Realgymnasium oder

einer Ober-Realschule oder von einer durch die zuständige

Zentralbehörde als gleichstehend anerkannten höheren Lehranstalt

ist somit erforderlich.

Verein Pfllzer Tlsrlrzts.

Die diesjährige Generalversammlung findet am Samstag,

10. August, in Landau, Hotel zum Schwanen, statt.

Ans dem Programm entnehmen wir. daß für die mit den Früh

ztlgen ankommenden Kollegen von 9 Uhr ab eine Besichtigung der

städtischen Schlachthofanlage vorgesehen ist, hierauf Frühstück im

Schwanen, 10‘/‚ Uhr Beginn der Verhandlungen im oberen Saal des

Hotels zum Schwanen, 2 Uhr Festessen ebenfalls im Schwanen,

hierauf Bummel durch die Stadt mit anschließendem Abendschoppen.

Aus der Tagesordnung ist hervorzuheben, daß außer den Ver

einsangelegenheiten ein Vortrag über die Einwirkungen der Kastration

auf Bau und Entwicklung des Organismus und eine Besprechung

über die Erfahrungen bei Rotlaufschutzimpfungen vorgesehen ist.

An die Vereinsmitglieder ergeht noch gesonderte Einladung.

H.

Dritte lahrhundertfeier der Universität Gleßen

(vom 3l. Juli bis zum 3. August l907). '

Alle Kollegen, welche obige Feier zu besuchen beabsichtigen,

werden ergebenst darauf aufmerksam gemacht, daß als Treffpunkt

für die Herren Tierärzte — im Hotelrestaurant Royal (Elges) Selters

weg —- ein besonderer Tisch reserviert worden ist.

Schlitz, den 15. Juli 1907.

I. A.

des veterinärmedizinischen Provinzialvereins von Ober-Hessen:

S eh n e i d e r, Schriftführer.

Maul- und Klauenseuohet'orschung.

Die aus Anlaß der im vorigen Jahre ausgcbrochenen Maul

und Klauenseuche inhibierten Versuchsarbeiten des Prof. Löffler

in Greifswald, sollen im nächsten Jahre neu aufgenommen werden,

sobald Vorsorge getroffen ist, daß eine Weiterverbreitung des

lnfektionsstoffes nicht mehr statthaben kann. Man wollte dem

zufolge zuerst ein Versuchsgehöft auf der Insel Voos bei Greifs

wald benutzen; ‘doch will man erst erproben, ob eine hinreichende

Isolierung gegen die Übertragung hergestellt werden kann.

110000 Mark sollen zu diesem Zweck abermals in den Etat des

landwirtschaftlichen Ministeriums eingestellt werden. Dr. G.

 

Maul- und Klauenseuche
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Bücheranzeigen und Kritiken.

Dle lnfsktlöse Rückenmarksentzilndung oder schwarze Harnwlnde.

Eine Monographie auf Grund experimenteller Erforschung und prak»

tischer Erfahrung. Von Prof. Dr. M. Schlegel, Vorstand des tier

hygienischen Instituts der Universität Freiburg i. Br. Mit 3 Tafeln.

R. Schoetz, Berlin 1907.

In der vorliegenden Monographie wird von Professor Schlegel

behauptet, daß es eine rheumatische Hämoglobinurie im Sinne

des Referenten nicht gibt, soudem daß die sog. Harnwinde oder

Lumbago infektiösen Ursprungs und mit der infektiösen

Rückenmarksentzündung identisch ist. Nach Prof. Schlegel

soll es sich um eine spezifische Streptococceninfektion handeln,

wobei harmlose, saprophytisch im Darmkanal der gesunden Pferde

lebende Streptococcen infolge Schwächung der Körperkonstitutiou

dieser Pferde durch Magendarmkatarrh, Überanstrengung, Erkältung,

schlechte Stallungen usw. pathogene Eigenschaften annehmen, ins

Blut übergehen (Streptococcen- Septikllmie) und insbesondere in

den Nieren, im Knochenmark und im Rückenmark Blutungen, Ent

zündung, Auflösung der roten Blutkörperchen und Umwandlung des

Hämoglobins in Melanin hervorrufen („Streptococcus melanogenes“).

Auch von Hautwunden aus soll eine Infektion in verseuchten Stal

lungen möglich sein.

Das ist die „auf dem Arbeitsfeld meiner experimentellen Studien

entstandene neue Errungenschaft der Veterinärmedizin, welche in das

bisher unbekannte Dunkel auch über die Ursachen und Entstehung

der schwarzen Harnwinde Licht gebracht hat“ (Vorwort).

Hierzu ist folgendes zu bemerken. Im Jahr I906 hat Professor

Schlegel in der „B. T. W.“ (Nr. 25) eine erste „Monographie“ über

die „infektiöse Rückenmarksentzündug des Pferdes“ veröffentlicht.

Danach sind von ihm in den Jahren 1903—4906 28 in verschiedenen

badischen Bezirken verendete Pferde untersucht worden. Die eigen

artige Pferdeseuchc befiel mit Vorliebe frisch angekaufte Pferde;

unter den alten Beständen waren Erkrankungen seltener. In

den meisten Fällen endete die Krankheit innerhalb weniger

Tage tödlich; in anderen verlief sie subakut und chronisch.

Genesung war selten. Die Krankheit begann mit Abmagerung

(„das erste, was man von der Krankheit gemeinhin beobachtet, ist

die Almagerung; bei derselben Fütterung, Pflege und Arbeit magert

das betroffene Pferd in unerklärlicher Weise ab und wird allmäh

lich blutarm“). Auf dieses „okkulte“ Stadium folgte das „aperte“,

das sich in Zusammenbrechen, Gelbfärbung der Konjunktiven,

hochgradigem Fieber (bis 41—-42°)‚ verminderter Futter
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aufnahme usw. äußerte. Härte, Spannung oder Schwellung

der Kruppenmuskeln fehlten. Die Sektion ergab Abmage

rung, Antimie, serös-hämorrhagische Infiltration der Gekrösdrflsen,

serös-ht'tmorrhagische oder fibrinös-eitrige Peritonitis, hämorrha

gisch-fibrinöse Osteomyelitis, hämorrhagische Meningomyelitis usw.

Im Knochenmark, Rückenmark usw. fanden sich Diplostreptococcen,

deren Kulturen in Blutbouillon und Blutagar den Blutfarbstoff auf

lösten. Impfungen auf Mäuse, Kaninchen und Meerschweinchen er

zeugten das Bild der Septikämie mit allgemeinen Lähmungs

erscheinungen. Infektionsversuche bei Pferden ergaben, daß Pferde

weder intravenös, noch per os, auch nicht mit: größeren Mengen

von Kulturen tödlich zu infizieren sind. Nur durch die gleichzeitige

intravenöse, subkutane und intraperitoneale Impfung gelang es,

bei einem Pferd das Bild der Peritonitis und Septikämie mit

Schwächeerscheinungen hervorzurufen; Symptome von Hämo

globinämie und Hämoglobinurie fehlten auch hier gänzlich

(„Harn dunkelgelb“).

Aus diesen Angaben ist zunächst für jeden Kenner der sog.

schwarzen Harnwinde (Lumbago) zu entnehmen, daß sich die von

Professor Schlegel im Jahre 1906 beschriebene infektiöse Hämo

globinämie des Pferdes in ihrem klinischen und anatomischen Be

fund ganz wesentlich von der gewöhnlichen rheumatischen Hämo

globinämie unterscheidet (die unterscheidenden Merkmale sind

durch Sperrdruck gekennzeichnet). Prof. Schlegel selbst hat im

Jahre 1906 mit Recht auf die Verschiedenheit beider Krankheiten

hingewiesen und die von ihm beschriebene Seuche daher von der

gewöhnlichen Hämoglobinitmie getrennt und als „infektiöse Rücken

marksentzilndung“ bezeichnet.

Sehr unwahrscheinlich ist aber seine Annahme, daß harmlose

Darmparasiten plötzlich typisch pathogen werden sollen. Unerwiesen

erscheint jedenfall die Behauptung, daß der „Streptococcus melanc

genes“ der Erreger der infektiösen Hiimoglobinurie ist. Bei keinem

Versuchstier, speziell nicht beim Pferd, ist es Schlegel gelungen,

die Hämoglobinämie durch Impfung künstlich zu erzeugen. Darin

liegt der Kernpunkt der Sache. Die „neue Errungenschaft“ der

Veteriniirmcdizin ist leider auch n‚ur_ ein“Saruqaßip_gü„Dupklcj„

Es kommt hinzu, daß bekanntlich eine blutauflösendc Wirkung

auf Blutagar bei sehr vielen Streptococcenarten beobachtet wird.

Nach Nietcr (Zeitschr. f. Hyg. u. lnf. 1907, S. 307) zeigten von

65 Streptococcenstiimmen, die aus den verschiedenartigsten mensch

lichen Krankheitsfällen gezüchtet wurden, 42 einen ausgesprochenen

klaren Resorptionshof auf Blutagarplatten; auch in Blutbouillon be

wirkten sie Hämolyse.

Im Jahre l907 hat Prof. Schlegel in einer anderen Zeitschrift

(Ostertag-Joest. Zeitschr. f. Infekt, 2. Bd., 6. Heft) eine zweite

„Monographie“ und außerdem noch einen Separatabdruck der in

letztgenannter Zeitschrift abgedruckten Arbeit als die vorliegende

dritte „Monographie“ erscheinen lassen. In diesen beiden letzten

Monographien sind die bakteriologischen und anatomischen Unter

suchungen in extenso wiederholt, der klinische Befund jedoch viel

fach abgeändert. Prof. Schlegel ist jetzt der Meinung, daß die

von ihm im Jahre 1906 auf Grund mehrjähriger Studien beschriebene

Krankheit doch nichts anderes gewesen ist, als die gewöhnliche

Form der Hämoglobinämie, und daß die letztere überhaupt nicht

durch Erkältung, sondern lediglich durch den Streptococcus melano

genes bedingt werde. Diese Annahme ist irrtümlich. Schlegel

hat in seiner ersten Publikation mm Jahre 1906 eine ausgezeichnete

Beschreibung einer rein infektiösen, von der gewöhnlichen rheu

matischen Form abweichenden Hämoglobinurie geliefert, in den

beiden letzten Publikationen jedoch offenbar beide Formen mit

einander vermengt. Nach wie vor sind mithin im Kapitel Hämo

glohinuric des Pferdes zwei ilfiologisch verschiedene Formen zu

unterscheiden: Die rheumatische (gewöhnliche) und die infektiöse

zseltenere).

Berlin, den 7. Juli 1907. Professor Dr. Fröhner.
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Ein Fall von sublymphatischer Leukämie

beim Hund.

Ein Beitrag zur Lymphosarkomatosc-Frage.

Von Tierarzt Dr. Alfred heuer-Frankfurt a. M.

Die geschwulstartigen Veränderungen des lymphatischen Organ

systems sind difi‘erentialdiagnostisch einer ausreichenden Um

grenzung immer noch schwer zugänglich. Es macht sich dies

um so fühlbarer, als offenbar sowohl Infektionskrankheiten wie

maligne Tumoren an diesen pathologischen Vorgängen beteiligt

sind. Ich erinnere nur daran, wie mangelhaft auch unsere

Kenntnis von dem Wesen der bösartigen Granulome ist, wie

klärungsbedürf'tig noch die Lymphosarkomatosen sind, nachdem

Banti mit größtem Nachdruck für die Gleichstellung der

lymphatischen Leukämie mit diesem Prozeß eingetreten ist. In

der mehrfach widerspruchsvollen Auffassung der hier in Betracht

kommenden Erkrankungsformen Wandel zu schaffen, dürfte nur

durch eingehende anatomisch-histologische Untersuchungen von uni

versellen Wucherungen des lymphadeno'iden Gewebes zu erreichen

sein, die sich dem Rahmen des typischen Bildes nicht einfügen.

Nur so werden die scheinbar fließenden Umrißlinien dieser

lymphatischen Erkrankungen in einer Kasuistik fixiert werden

können. In diesem Sinne liefert der nachfolgend beschriebene

Krankheitsfall einen bedeutsamen Beitrag.

Es handelt sich um einen achtjährigen Hund —— Terrier -,

‘der nach Aussage des Besitzers im Alter von ca. 1 Jahr eine

leichte Vergrößerung der Halslymphdriisen zeigte. Diesselbe

habe allmählich zugenommen. Auch an der Schulter und den

Hintergliedmaßen seien später die gleichen Geschwülste auf

getreten. Irgendwelche Symptome eines Krankseins habe er

an dem Tier niemals bemerkt.

Die klinische Untersuchung des Hundes, der sich in sehr

gutem Ernährungszustand befindet, ergibt sich bis auf die ge

nannten Tumorknoten keinerlei Abweichungen von der Norm.

Anämische Erscheinungen sind nicht vorhanden.

 

 

Auch im Blut- 1

bild lassen die Erythrocyten keine Poikilocytose erkennen. Sie

zeigen eine gleichmäßige Rundung und einheitliche Größe. Das

Verhältnis der weißen zu den roten Blutkörperchen beträgt

rund 1:300. Die ersteren haben also eine Zunahme erfahren,

die jedoch nur für die Lymphocyten Geltung hat. Die Leuko

cyten sind sogar an Zahl ein wenig verringert.

Das Tier wurde auf Wunsch des Besitzers getötet. Bei

der Sektion wurden sämtliche Körperlymphdrüsen stark ver

größert gefunden, besonders dia retropharyngealen, retroperito

nealen und mesenterialeu, die den Umfang einer Faust ange

nommen hatten, und innerhalb deren ein Unterschied zwischen

den ehemals gesondert gewesenen Knoten nicht mehr zu machen

war. Die Geschwülste bilden gut abgegrenzte und durch die

verdickte Drüsenkapsel abgeschlossene Pakete, greifen also nicht

auf das fremde Gewebe der Umgebung über. Sie sind im allge

meinen ziemlich weich und auf dem Durchschnitt glatt, homogen,

hier und da saftreich und grau-rötlich, bald mehr weiß. In den

größeren Driisenwucherungen finden sich bis stellenweise mark

stückgroße Blutherde. Ich betone, daß die Tumoren immer nur

dort auftreten, wo sich schon unter normalen Verhältnissen

Lymphknötchen befinden. In diesem Zusammenhange sehen wir

auch die Follikel der Darmschleimhaut und der Milz zu Hirse

korngröße herangewachsen. Ein Nachweis von Metastasen war

nicht zu erbringen.

Die Milz ist ziemlich derb und weist eine nur geringe Ver

größerung auf. In der geauerten Pulpa treten die gewucherten

Follikel deutlich hervor.

Die Leber zeigt gleichfalls eine mäßige Volumenszunahme.

Unter ihrem spiegelnden Serosaüberzug verbreiten sich fleck

und strichweise grau-gelbe, sehr weiche Einlagerungen, die den

interazinösen Bindegewebszügen auch in die Tiefe des Organs

folgen und so die Masse der Leberläppchen herzförmig ein

schließen. Das Parenchym selbst ist durchscheinend und leicht

gelblich verfärbt.
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Das Knochenmark hat durchgehends eine auffallend geringe

Konsistenz, ist gleichmäßig grau, sonst aber ohne Veränderungen.

Der übrige Obduktionsbefund war negativ. Jene Infiltrate der

Leber fehlten in den anderen Organen.

Das mikroskopische Bild der vergrößerten Lymphdriisen ist

in erster Linie durch einen enormen Zellreichtum charakterisiert.

Ihre Struktur ist völlig verwischt. Das adeno'ide Gewebe ist

nicht mehr in Follikeln und Illarksträngen angeordnet, sondern

die ganze Drüse stellt eine gleichmäßig dicht gedrängte Masse

von ungranulierten, lymphocytenähnlichen Zellen dar.

so eng gelagert, daß weder das bindegewebige Retikulum noch

die endotheliale Begrenzung der Lymphsiuus zu erkennen ist.

Da, wo Endothelzellen sich zeigen, enthalten diese oftmals rote

Blutkörperchen oder Reste solcher.

Bisweilen sieht man in der Wand der Blutgefäße dichte

Rundzellenanhäufungen, die vereinzelt frei ins Gefäßlumeu hinein

ragen. Auch die Drüsenkapsel ist streckenweise von diesen

Zellen massenhaft infiltriert. Doch handelt es sich hier immer

um scharf umschriebene Zellnester, die in dieser Form auf eine

Wucherung präexistenter lymphoider Elemente hinweisen. Eine

auf die Umgebung der Lymphdrüsen übergreifende Wucherung

ist nirgends bemerkbar.

Der morphologische Charakter der zahllosen Rundzellen

kennzeichnet sich dadurch, daß sie in Form und Größe voll

kommen den Myelocyten, den rundkernigen Leukocyten, gleichen,

sich aber von diesen durch den gänzlichen Mangel der spezifischen

Granulationen unterscheiden. Weder durch Färbung mit Ehrlichs

Triacid, noch nach Giemsa und May-Grünwald konnten solche

dargestellt werden. Es sind ziemlich umfangreiche Zellen mit

großen, runden oder ovalen, chromatinarmen Kernen, die eine

netzförmige Struktur erkennen lassen. Die Kerne sind nicht

exzentrisch gelagert, wie dies gewöhnlich bei Ehrlichs mono

nukleären Leukocyten oder den mit diesen identischen lenke

cytoi'den Lymphocyten Hellys der Fall ist.

Zellen aus der Granulocytenreihe fehlen gänzlich. Auch die

von Michaelis in pathologischen Lymphocyten aufgefundenen

azurophilen Granula waren nicht nachweisbar. In den Blut

gefäßen sind einige wenige polymorphkernige Leukocyten vor

handen, die jedenfalls nur als accessorische, als eingeschwemmte

Bestandteile der Drüse aufgefaßt werden können.

Ein ähnliches Bild wie in den Lymphdrüsen findet sich in

der Leber zwischen den Azinis und unter der Serosa. Es

treten hier breite streifenförmige und umschriebene Anhäufungen

von Rundzellen auf, die in die Maschen eines zarten Retikulums

eingelagert sind, und die bei näherer Betrachtung die gleiche

Beschaffenheit wie in den Lymphdrüsen zeigen.

charakteristisch, wie die Zellsteaßen und Zellnester immer nur

in Anlehnung an die interazinösen Blutgefäße auftreten; die

Leberläppchen selbst erweisen sich frei von ihnen. Von Granu

locyten finden sich in den Gefäßwandungen vereinzelte

Ehrlichsche Mastzellen.

Der histologische Befund der Nieren bringt zwischen den

Harnkanälchen gleichfalls diese Rundzelleneinlagerungen, aller

dings in sehr geringer Verbreitung.

In der Milz sind die Follikel und Pulpastränge ein wenig

verbreitert, gleichwohl aber gut abgegrenzt. Sie bestehen, ab

gesehen von einigen wenigen typischen kleinen Lymphocyten,

nur‘ aus jenen großen l_vmphocytoiden Elementen, wie sie in

den Lymphdrüsen beschrieben wurden. Auch der Zellreichtum

Sie sind

Es ist ganz

 
der roten Pulpa ist vorwiegend durch diese atypischen Zellen

bedingt. Granulocyten, die Kontrollpräparate der normalen

Milz sehr exakt differenziert wiedergaben, konnten nicht nach

gewiesen werden. Dagegen bilden in den Billrothschen

kavernösen Milzvenen nicht unbedeutende Mengen von Megakaryo

cyten ähnlichen Gebilden einen auffallenden Befund. Es sind

protoplasmareiche Zellen von dem ungefähr dreifachen Umfang

der großen Lymphocyten, mit einem oder auch zwei Kernen,

die eine ovale Form und sehr blasse Tinktiou zeigen und dicht

aneinander im Zentrum der Zelle liegen. Der Zelleib ist von

sehr unregelmäßiger Gestaltung und weist stellenweise Vakuolen

bildung und Einschlüsse von Erythrocytenresten auf. Einige

von diesen Riesenzellen sind ihres Protoplasmas fast ganz ver

lustig gegangen und zeigen dann ganz charakteristisch eine

geschrumpfte, ungewöhnlich dunkel gefärbte Kernmasse, die

offenbar eine pyknotische Verdichtung eingegangen ist.

Diese Erscheinungen, die sonst als typisch für die Mega

karyocyten des Knochenmarks in Anspruch zu nehmen sind,

scheinen mir darauf hinzuweisen, daß es sich bei den be

schriebenen Zellen in der Tat um jene spezifischen myelocytären

Elemente handelt, die mit dem Blutstrom in die Milz ein

geschwemmt und hier in den Sinus abgelagert wurden. In der

Literatur findet sich allerdings verschiedentlich die Bemerkung

vor, daß Megakaryocyten bei Tieren im Gegensatz zur Human

histologie schon zu den normalen Bestandteilen der Milz gehören.

Beim Hund wenigstens habe ich sie aber normaliter niemals

auffinden können.

Das Knochenmark ist enorm zelleureich und besteht, wie das

Milzparenchym, vornehmlich aus den atypischen Wucherunge

elementeu des lymphocytären Gewebes, das sonst im Knochen

mark nur mäßig entwickelt ist, hier aber in dichten Anhäufungen

fast das ganze Gefüge des Knochenmarks darstellt. Nur

minimale Reste der spezifischen, granulocytären Knochenmarks

zellen sind noch vorhanden, wie neutrophile und eosinophlle

Myelocyten und Plasmazellen. Das bindegewebige Geäst ist

bis auf Spuren geschwunden: hier und da tauchen noch wenige

Spindel- und Sternzellen des Zwischengewebes in dem gleich

mäßig dicht gedrängten Rundzellenlager auf.

Auch Riesenzellen nehmen an der Wucherung im Knochen

mark teil. Es sind Gebilde, die eine den Robinschen Myelo

plasten ähnliche Beschaffenheit aufweisen, sich von ihnen aber

durch die große Zahl der in der Mitte des Zelleibs dicht ge

drängten Kernc und deren auffallende Chromatinarmut aus

zeichnen. Von den Megakaryocyten sind sie nach dieser

Charakteristik scharf geschieden. Ihre Lokalisation im Knochen

mark ist eine ausgesprochene periphere. Vielleicht ist hierin ein

Hinweis auf ihre Abstammung von den Myeloplasten. den Osteo

blasten gegeben, die eine atypische Wucherung erfahren hätten.

Es entsteht nun die Frage, welche Stellung dem hier ge

zeichneten Krankheitsbilde auf Grund des anatomisch-histo

logischen Befundes zuzuweisen ist. Wir haben eine universelle

Erkrankung des lymphatischen Organsystems. Sämtliche

äußeren und inneren Lymphdrüsen sind zu großen Tumoren

herangewachsen, und desgleichen haben die Depots lymphatischen

Gewebes in Milz und Knochenmark eine beträchtliche Ver

mehrung erfahren. Außerdem ist der Gehalt des Blutes an

Lymphdcyten bzw. lymphocytoiden Zellen in geringerem Grade

vermehrt. Damit würde der Fall in das Gebiet der leukifmischen

Erkrankungen aufzunehmen sein.
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Bekanntlich sind die Leukämien in zwei Arten zu trennen:

in eine, welche mit vorwiegender Beteiligung der granulocytäreu

Elemente an dem Wucherungsprozeß einhergeht, die myeloide,

und in eine, bei der die lymphocytären Zellen das Bild be

herrschen, die lymphatische Leukämie. Die von Virchow be

gründete Unterscheidung einer lienalen und lymphatischeu

Leukämie war hinfällig geworden, als Ehrlich durch seine

Untersuchungen gelehrt hatte, daß bei diesen Krankheitsformen

lediglich das Blutbild und nicht der Organbefund ditl‘erential

diagnostisch zu verwerten ist. Von der lymphatischen Leu

kämie wurde dann noch der engere Begriff der Pseudoleukämie

abgegrenzt, bei der sich die Erkrankung auf die Tumorenbildung

im lymphatischen Apparat beschränkte und die Vermehrung der

weißen Rundzellen im Blute unterblieb. Die Erfahrung hat

aber gezeigt, daß Fälle von ausgesprochener Pseudoleukämie

schließlich in reine lymphatische Leukaemie übergehen können,

und daß bei allen Pseudoleukämien sub finem eine Zunahme

der weißen Blutkörperchen im Blute sich einstellt.

Mit dieser Erkenntnis wird es angebracht sein, die Pseudo

leukämie und die einfache Leukämie in einer gemeinsamen

Krankheitsgruppe zusammenzufassen und die Bezeichnung „Pseudo

leukämie“ fallen zu lassen, um so mehr, als dieser Name an

sich nichts präzisiert und obendrein irreführend ist, wo es sich

doch um im Wesen identische Prozesse handelt. Die pathologisch—

anatomischen Veränderungen decken sich völlig, und der Blut

befund ist nur scheinbar anders geartet, insofern nur quantitative

Verschiedenheiten in der qualitativ gleichen Blutzusammen

setzung bestehen, wo das eine Mal in dem lymphatischen Ge

webe nur die exzessive Ausschwemmung weißer Blutkörperchen

fürs erste unterbleibt. Freilich, warum in dem einen Falle

dieses Phänomen schon mit Beginn der Erkrankung einsetzt,

in dem anderen erst spät, entzieht sich augenblicklich noch

unserem Verständnis.

Eine konsequente Durchführung der Ehrlich’schen Nomen

klatur muß aber auch hier bei der Benennung den Blutbefund

als Kriterium in Anspruch nehmen. In demselben sind bei der

„Pseudoleukämie“ die Elemente, die in ihrer Masse das Charakte

ristikum der sonst wesensgleichen lymphatischen Leukämie dar

stellen, im Vergleich zu dieser numerisch in der Minderheit.

Demzufolge wird die Bezeichnung sublymphatische Leukämie

im Sinne Helly’s dem klinischen und anatomischen Bild der

bisher als Pseudoleukämie bezeichneten Erkrankungsform nach

jeder Richtung gerecht werden können. »

Als sublymphatische Leukämie wäre dann nach der gegebenen

Schilderung auch der vorliegende Fall aufzufassen. Nur ein

Moment mahnt zunächst zur Vorsicht. Bei den Leukämien

sensu strictori handelt es sich immer um kleinzellige Wucherungen.

Hier setzen sich die dichten Zellhaufen der Lymphdrüsen

tumoren aus großen, protoplasmareichen, rundkernigen, un

granulierten Elementen zusammen, die nur eine geringe morpho

logische Ähnlichkeit mit den Lymphocyten aufzuweisen haben.

Es liegt also eine atypische Wucherung der Lymphzellen vor,

wie sie sonst die Kundrat-Paltaufsche Lymphosarkomatose

kennzeichnet. Ein weiterer Parallelismus, der allerdings für die

Lymphome, die Lymphdriisengeschwülste bei den Leukämien

allgemein gilt, drückt sich darin aus, daß das lymphadenoide Gewebe

bei der Rundzellenproliferation unter gleichzeitigem Zurücktreten

des Stützgewebes seiner Struktur völlig verlustig gegangen ist.

Dazu gesellen sich noch die ausgeprägten Merkmale anaplastischer

 

Zellwucherung: Es hat eine vollständige Verdrängung der ver

schiedenen Elemente des lymphatischen Gewebes durch Zellen

einer Art stattgefunden.

Mit diesen Befunden wäre zu überlegen, ob nicht die Auf

nahme des beschriebenen Krankheitsfalles in das Gebiet der

Lymphosarkomatose gerechtfertigt wäre. Charakteristisch für

diese ist, daß die lymphosarkomatösen Wucherungen,

schrankenlosen Wachstum entsprechend, auf die Umgebung iiber

greifen und so echte Metastasen bilden, so daß sie an Stellen

auftreten, an denen sich normalerweise kein lymphatisches Ge

webe vorfindet. Diesem Merkmal genügt der vorliegende Fall

nicht. Die Tumoren der Lymphdrüsen sind durchwegs von

deren Kapsel abgeschlossen, und die lymphatische Proliferation

in Milz und Knochenmark ist nur der Ausdruck der multiplen

Lokalisation des Lymphgewebes.

Vielleicht sind in dem gleichen Sinne die diffusen Infil

trationen mit den atypischen Rundzellen im Leberbindegewebe

zu erklären. Auffallend ist allerdings der außerordentliche

Umfang dieser Rundzellenvermehrnng in der Leber,

relativ betrachtet —— die Proliferationsvorgänge in den Lymph

drüsen weit übertrifft. Man erinnere sich nur, wie gering unter

normalen Verhältnissen das lymphadenoide Gewebe in der Leber

entwickelt ist. Die Vermutung liegt da sehr nahe, daß die

Herkunft dieser Rundzelleninfiltrate eine hämatogene ist, wobei

nicht ausgeschlossen zu werden braucht, daß auch die schon

am Ort befindlichen Lymphocyten eine Wucherung eingegangen

sind, wofür ja die beobachteten Mitosen die Belege geben.

Analog ist dies auch in den Nieren eingetreten, aber daß hier

andererseits die lymphocytäre Proliferation eine sehr geringe

ist, scheint doch offenbar darauf hinzuweisen, daß für die Er

klärung der enormen Rundzellenanhäufungen im interazinösen

Bindegewebe der Leber im wesentlichen andere Momente als

die lokale Vermehrung präexistenter Zellen herangezogen werden

müssen. Zu berücksichtigen ist auch, daß die normalen lymph

aenoiden Einlagerungen im Gefüge der Leberläppchen selbst

einer ausgesprochenen Proliferation ermangeln.

Ich meine, diese Überlegungen und die Tatsache, daß die

mesenterialen Lymphdrüsen eine ganz ungewöhnliche Größen

zunahme erfahren haben und auch die weiße Milzpulpa in inten

siver Wucherung begriffen ist, lassen die Annahme begründet

erscheinen, daß in diesem so überaus zellreichen lymphatischen

Gewebe die gewucherten Elemente zum Teil auch direkt in die

regionären Äste der Gekrösvenen und der Milzvene gelangen

und weiterhin mit dem Pfortaderblut in die Leber eintreten,

wo sie — wohl unter dem fördernden Einfluß der physiologischen

Blutstauung in den präkapillaren Gefäßen — in den interaci

nösen Bindegewebsteaßen sich ablagern. Es ist ganz charak

teristisch, wie hier die lymphocytoiden Zellen in ihrer Lokali

sation an die Bahn der interazinösen Gefäße gebunden sind.

Eine intraazinöse Intiltration fehlt gänzlich.

Damit wäre aber der lymphocythäre Prozeß in der Leber

als Metastase zu betrachten, und das ganze Krankheitsbild

käme der Lymphosarkomätose noch um einen weiteren Schritt

näher. Gleichwohl bin ich der Ansicht, daß eine einheitliche

Auffassung nicht gerechtfertigt ist. Es fehlt im vorliegenden

sowohl bei den Tumoren, wie bei den lympho'1'den Umwandlungen

in Milz und Knochenmark und bei den breiten Rundzellen

infiltraten in der Leber jede Bösartigkeit, die dem angrenzenden,

artfremden Gewebe den Untergang bringen könnte. Diese

dem

der —

1i=1:
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Malignität ist aber stets das untrügliche Merkmal der Lympho

sarkomatose, das eine grundsätzliche Scheidung gegenüber den

Leukämien verlangt. Unser Krankheitsbild steht wohl in der

atypischen, anaplastischen Wucherung des lymphadenoi'den

Gewebes und in dem metastatischen Leberprozeß der von

Kundrat-Paltauf charakterisierten Lymphosarkomatose sehr

nahe, aber eine Aufnahme in deren Begriti‘sumgrenzung und

Abtrennung von den Leukämien hieße doch dem Prozeß

Eigenschaften zuerkennen, die der Gutartigkeit seines klinischen

Verlaufes gerade zuwiderlaufen würden. Die Diagnose „sub

lymphatische Leukämie“ muß demnach bestehen bleiben,

freilich mit der Erweiterung, daß an dieser Erkrankung auch

großzellige Wucherungen beteiligt sein können.

Der Impfakt beim Schwein.

Von Stabsvctcriniir a. D. Barnick-Bromberg.

Wohl jeder Praktiker wird mir darin beipflichten, daß das

Impfen bei Schweinen nicht gerade zu den delikaten Operationen

gehört. Einerseits ist das hierbei regelmäßig inszenierte Gratis

konzert für empfindsame Ohren geradezu eine Marter, wenn

man gezwungen ist, dasselbe in einem größeren Bestande stunden

lang anhören zu müssen; andrerseits ruiniert das Impfen un

gemein die Kleidung des Impfers — und endlich sind Verletzungen

und Infektion mit Rotlaufkulturen nicht ungefährlich. In nach

stehendem will ich versuchen, die mir am besten erscheinende,

beim Impfen einzuschlagende Methode zu schildern. Was den

Anzug anbelangt, so betrete man — auch im Sommer — den

betr. Stall nur mit Gummischuhen und lege um die Beinkleider

bis zum Knie reichende Ledergamaschen, die, mit Rundfedern

  

versehen, sich in ganz kurzer Zeit an- und ablegen lassen.

Man kann, so ausgerüstet, sich post festum sofort in anständiger

Gesellschaft sehen lassen, was anders nicht möglich ist, da

Schuhzeug und Beinkleider sonst auf längere Zeit mit dem

Odeur de cochon imprägniert sind. Von größter Wichtigkeit

ist nun das Halten der Schweine: 1. Darf dies nicht allzu zeit

raubend sein. 2. Müssen ein Verschleudern des Impfstofl‘es,

Abbrechen schon eingeführter Nadeln und Verletzungen des

Operateurs hierbei tunlichst vermieden werden.

Bekannt sind:

1. Das Impfen vermittelst der Schweinefangklappe.

Da es von mir persönlich nicht versucht worden ist, vermag

ich über dasselbe kein Urteil abzugeben. Jedenfalls ist es be

schwerlich und umständlich, diesen Apparat stets bei sich zu

führen; auf Eisenbalmfahrten ist seine Mitnahme wohl aus

Auch läßt sich kaum verhindern, daß empfindliche

Tiere beim Einführen der Nadeln ausweichen und die Impf

spritze zur Seite schleudern bzw. bereits eingeführte ‘Nadeln

abbrechen. Als Ersatz für diesen Apparat kann eine aus—

geschlossen.

gehobene Tür oder kurze Leiter dienen. Große, ruhige Tiere,

besonders tragende Sauen, versuche man, ohne Festhalten zu

impfen; Kratzen des Rückens durch den Fütterer beruhigt die

meisten Tiere.

2. Fixieren des Kopfes vermittelst einer Schlinge, die im

Oberkiefer hinter den Hauern zugezogen wird — eine äußerst

sichere, jedoch sehr zeitraubende Manipulation, besonders, da

nicht alle Schweine so „gut“ sind, im gegebenen Moment das

Maul zu öffnen, was zur Einführung des Strickcs eben nötig ist.

3. Das Impfen vermittelst eines mehrere Meter langen Gummi

schlauches vom Gange aus, wobei die Nadeln von einer in der

Bucht befindlichen, fremden Person eingeführt werden. Auch

hier dürfte es ohne Fixation des Kopfes nicht abgehen. Mir

erscheint die Methode deshalb nicht durchführbar, weil man bei

einem so langen Schlauch nicht sicher ist, dem Impfling eine

Kulturdosis von genau 1/2 bis 1 g einzuführen, andererseits bei

Anwesenheit mehrerer Tiere diese unter den langen Schläuchen

leicht Verwirrung anrichten.

4. Das Fixieren des Kopfes mit einer Zange. Von allen

bisherigen Methoden wohl die beste, da sie nicht viel Zeit er

fordert und annähernd wie eine Bremse wirkt. Bekannt sind

bisher die Zangen von Mlcha|lk und von Fritze.

Letzteres ist ein sehr handliches, besonders für die Stadt

praxis geeignetes Instrument, da leicht in der Tasche mitzu

fiihren. Für Massenimpfungen auf dem Lande halte ich es jedoch

für zu leicht und zierlich, namentlich bei großen Mast- und Zucht

schweineu, die sich von einem derartig leichten Instrument durch

Seitwärtsschleudern des Kopfes mit Leichtigkeit befreien.

Anders die Zange von Michallk, für deren Konstruktion die

Praktiker, schon wegen der gegebenen Anregung dem Erfinder

Dank schulden. Die Zange erfüllt so vollkommen ihren Zweck,

daß der geübte Impfer bei einigermaßen günstigen Verhältnissen

in der Stunde zirka 100 Schweine hiermit impfen kann. Störend

war mit‘ nur, daß der Apparat gewissermaßen auf eine Größe

gestellt ist. Lassen sich auch größere Tiere damit gut fest

halten, so gleitet bei kleineren der Kopf glatt durch, da die

Zange nicht genügend schließt. Andererseits kommt es bei sehr

großen Schweinen mit dickerem Kopfe vor, daß die Zangen

schenkel zu weit auseinander sperren, und der Halter der Zange

keine Kraft entwickeln kann.

Aus all diesen Gründen fühlte ich mich zu einer Änderung

bzw. Vervollkommnung der Zange veranlaßt und glaube, diese

Aufgabe befriedigend gelöst zu haben. Wie aus beigefügter

Zeichnung ersichtlich, sind an den unteren Maulenden der

Michahkschen Zange seitliche Öffnungen angebracht, durch deren

eine ein Lederriemen führt. Bei großen Tieren wird der Riemen

durch das untere Loch, bei kleineren durch das obere gezogen.

Hat man den Impfling in gewohnter Weise mit der Zange ge

faßt, so zieht der am Ohr festhaltende Mann den Lederriemen

unten um den Unterkiefer, letzteren an den Oberkiefer pressend,

wodurch das bisherig gellende Geschrei sich in ein müßiges

Winnnern verwandelt. Die Impferfolge mit der verbesserten

Zange veranlaßten mich zur Veröffentlichung dieses Verfahrens,

hoffend, meinen Kollegen dadurch einen Dienst zu erweisen.

Angefertigt wird das betreffende Instrument in der bestens be

kannten Instrumentenfabrik von H. Hauptner-Berlin. Der

Preis in gewohnt korrekter Ausführtmg beträgt 11,50 M.
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_Erfahrungen mit polyvalentem Kälherruhr- und

Schweineseucheserum.

Von Tierarzt Vonnahme—Beverungen.

Auf drei Gütern und in mehreren kleinen Wirtschaften

habe ich im ganzen 120 Kälber mit polyvalentem Kälberruhr

serum mit sehr gutem Erfolge geimpft. Kein einziges der ge

impften Tiere zeigte auch nur die geringsten Symptome der Ruhr,

während vor der Impfung auf einem Gute sogar 90 Proz. trotz

aller erdenklichen Vorsichtsmaßregeln eingingen. Einige

‘ Kontrolltiere erkrankten schwer, während einige von diesen ver

endeten, erholten sich andere nach der Notimpfung auffallend

rasch. _

Seit Januar d. J. impfte ich 300 Ferkel mit polyvalentem

Schweineseucheserum und Bazillenextrakt nach Prof. Ostertag

und Wass‘ermann. Während in diesen stark verseuchten Be

ständen vor der Impfung über 50 Proz. eingingen resp. Kümmerer

blieben, habe ich bei keinem der geimpften Ferkel auch nur

Spuren von Schweineseuche feststellen können. Bei einigen

älteren Kümmerern war der Erfolg der Impfung geradezu über

raschend. '

"on mehreren Zuchten ließen durchschnittlich zwei, im

‘ganzen etwa 20 Kontrolltiere impfen, der auffallende Unter

schied zwischen diesen und den geimpften Tieren gestattete mir

schließlich nicht mehr zum Schaden des Besitzers weitere

Kontrolltiere übrig zulassen. Der in die Augen springende

Erfolg versöhnt die Besitzer mit dem nicht unerheblichen

Kostenaufwande trotz der augenblicklich sehr niedrigen Schweine

preise, zumal die Firma L. W. Gans-Frankfurt a. M. die Kosten

für das Serum bei dessen Wirkungslosigkeit zurückerstattet.

Referate.

Beitrag zur Beurteilung des Milzbrandserums und der

Simultatnmethode bei Milzbrand.

Von Prof. G. Sobernheim in Balle.

(Zeitschr. f. Infehiionskr., pnrns. Krnnkh. u. Hyg. der Haut. Bd. I. S. '442.)

Die in der M erckschen Anstalt zum-Zwecke der Serum

gewinnung angeschafften Schafe erhalten zunächst eine Simultan

impfung, fast genau in derselben Form und Dosis wie in der

Praxis, worauf sie etwa 2——3 Wochen später erstmalig mit

virulenter Kultur geimpft werden. Diese Schafe dienen

also zu gleicher Zeit gewissermaßen zur Prüfung der Impfstoffe

und der Simultanimpfung.

Jahre 1904 und 1905 ergibt sich, daß von 55 Schafen, die der

Simultanimpfung unterworfen wurden, nur zwei Tiere an Milz

brand eingingen. Alle übrigen Tiere blieben gesund und über

lebten die nach einiger Zeit vorgenommene Infektion mit

virulenter Kultur, welch letztere hohe Pathogenität besaß. ——

S. führt sodann die von Riegler bezüglich der Wirksamkeit

der Serummethode in Rumänien gemachten Beobachtungen sowie

in Deutschland gemachten, günstigen‘ Erfahrungen an, die sich‘

summen auf ca. 4500 Impfungen beziehen.

Der Autor schließt den Artikel mit folgende'n Sätzen: Man

wird bei vorurteilsloser Betrachtung aller dieser Beobachtungen

kaum umhin können, dem Milzbrandserum, im besonderen der

Simultanmethode, einen Wert für die Bekämpfung des Milz-‘

brandes zuzusprechen. ‘Die Fälle lehren, in Übereinstimmung

mit früheren und anderweitigen Erfahrungen, daß man bei

Aus einer Zusammenstellung der'

Rindern, Schafen, Pferden, auch Schweinen, der Seuche erfolg

reich entgegentreten kann.

Trotz mancher Mißerfolge und gelegentlicher Impfverluste,

‘die das Simultanverfahren mit sich gebracht hat, möchte ich

doch glauben, daß der bisherige Verlauf der Dinge über das

Milzbrandserum und die kombinierte Schutzimpfung mit Serum

und Kultur in günstigem Sinne entschieden hat. Richter.

Zur Behandlung der Hühnercholera mit; Galloserin.

Von Tierarzt Alexander Kova'tcs Alberti-lrsa.
’

(Allatorvosi Lapok 1907, Nr. 20.)

Im vorigen Jahr herrschte im Wirkungskreis des Autors

sehr verbreitet die Hühnercholera. In manchen Höfen, wo man

auch edlere Rassen (hauptsächlich Orpington und I.angsham)

ziichtete, gingen täglich 8——-10 Stück ein und auch die über

lebenden Tiere verkümmerten, magerten ab, so daß man sie

kaum verwerten konnte. Die Sektion und die bakteriologische

Untersuchung stellte Hühnercholera fest.

Anfangs versuchte man durch das Abschlachten der kranken

‘Tiere und mit der Separation der Verdächtigen, sowie mit

Hilfe einer gründlichen Desinfektion das weitere Verbreiten der

Seuche einzudärhmen. Zur Behandlung wendete man einpro

zentige Kupfersulfatlösung und auch Salzsäure an, aber alles

vergebens; die Hühner starben weiter.

Kovzics machte nun einen "ersuch mit dem von der Fabrik

Meister, Lucius & Brüning in Höchst am Main hergestellten,

aus immunisierten Pferden gewonnenen Serum. Zuerst impfte

er in einem Hof 80 Hühner, von welchen nachher kein einziges

mehr starb. Ähnlich günstigen Erfolg erzielte er mit den

späteren Galloserin-Impfungen. Das Impfen selbst verursachte

keine Erkrankung, an der Injektionsstelle, an der Brust, entstand

zwar öfters eine kleine Anschwellung, die aber bald, längstens

in einer Woche, verschwand. Auch die bereits erkrankten Tiere

wurden nach der Seruminjektion lebhafter und in 3—4 Tagen

war die Seuche erloschen.

Das Galloserin ist zwar derzeit für den allgemeinen Ge

brauch etwas kostspielig, 50 ccm kosten 5 Kronen und die

Dosis für ein Geflügel beträgt je nach der Größe 2——5 ccm,

aber in edleren, wertvollen Zuchten kann es gute Verwendung

finden. Dr. Z.

Über das Vorkommen der Hämangiome (Angiome)

bei Hunden.

Von Prof. Regenbogen-Berlin.

(l\I»natsheflc f. w. u. prakt. Tierheilkunde. XVIII. Band, 6./7. Heft.)

Die Hämangiome ‘bilden wie Lymphangiome eine Unter

abteilung der Angiome. Namentlich unterscheidet man ‘l. das

Haemangioma simplex, im normalen Gewebe vorkommend, aus

zahlreichen, abnorm weiten und in ihrem Bau veränderten

Kapillaren und Venen bestehend. 2. Das Haemangioma caver

nosum, welches dem kavernösen Gewebe der Corpora cavernosa

des Penis und der Urethra nachgebildet ist. 3. Das Angioma

arteriale vacemosum oder plexiforme, Rankenangiom, aus weiten

geschlängelten, meist dickwandigen Gefäßen (Arterien) be

stehend. Die tierärztliche Literatur berichtet zwar über

Hämangiom‘e bei Pferden, bei Rindern, Hunden und bei einer

Katze, doch sind diese Gefäßneubildungen immerhin Seltenheiten,

worauf schon Röll hinwies. Auch aus den statistischen und

kasuistischen Mitteilungen Fröhners über das Vorkommen

 

‘von Geschwülsten bei Hunden geht dies hervor. Regenbogen
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beschreibt nun fünf Fälle von Hämangiomen bei Hunden. Vier

von diesen Hunden waren 6 bis 10 Jahre alt. Die mikro

skopische Untersuchung der Geschwülste ergab, daß sie in die

Gruppe der kavernösen Hämangiome gehörten. Es ließen sich

jedoch zwei Typen unterscheiden, nämlich solche mit sehr geringer

Beteiligung des Bindegewebes in Form von bindegewebigen

Septen zwischen den Blutsäcken und solchen mit stark ent

wickelten Bindegewebsziigen zwischen den Blutsäcken. Rdr.

Ringförmiges Polyadenom der Bronchien.

Von Professor Ball.

(Journal de Lyou, 28. Februar 1907.)

Verfasser beschreibt eine bis jetzt in der Veterinärmedizin

noch unbekannte Lungenati‘ektion bei älteren Katzen, die er

schon mehrfach zu beobachten und zu untersuchen die Ge

legenheit hatte, und der er den Namen ringförmiges Bronchiol

Polyadenom gibt.

Symptome: Die damit behafteten Katzen haben Atem

beschwerden und Husten, das Atmen selbst ist beschleunigt und

unregelmäßig, der Thorax scheint erweitert zu sein, so daß die

Krankheit gewöhnlich mit Pleuritis oder Tuberkulose ver

wechselt wird.

Pathologische Anatomie: Die Lungen sind emphysematisch,

und man fühlt beim Durchtasten besonders der mittleren und

hinteren Lappen längs der Bronchien mehr oder weniger runde

oder längliche, derbe körnige Gebilde, die isoliert oder auch zu

zweien aneinanderliegen und beim Durchschneiden des Lungen

parenchyms als graue, über die Schnittfläche hervorragende

Knötchen in die Erscheinung treten. Mit der Lupe besehen,

zeigen sie ein kleines Orifizium gegen den Bronchus hin. Diese

Knötchen haben einen Durchmesser von zwei oder mehr Milli

meter und. sind gewöhnlich 20——30 an der Zahl.

Das rechte Herz ist infolge des Lungenephysems dilatiert.

Bei der mikroskopischen Untersuchung der Lunge fällt die

starke Entwicklung der Schleimdrüsen der Bronchien auf, so

daß der ganze Bronchus an gewissen Stellen von einem dicken

Ring von neugebildetem Drüsengewebe umgeben ist. Durch

diese adenomatösen Inseln hindurch sieht man einen oder zwei

Bronchien oder Bronchiolen verlaufen, deren Lumen durch den

Druck, den die Geschwulst auf‘ sie ausgeübt hat, mehr oder

weniger verlegt sein kann. In der Geschwulst drin sieht man

auch kleine hyaline Knorpeltäfelchen, die mit die Wand des

Bronchus gebildet hatten. Da und dort in diesen adenomatösen

Herden sieht man auch Rundzellen, die von einem Entzündunge

prozeß zeugen. In manchen Bronchien sitzt ein schleimiges

Exsudat‚ das zerfallene Zellen enthält. Das Bronchialepithel

scheint normal zu sein.

Pathologische Histophysiologie: Die Verengerung des Lumens

der Bronchien und Bronchiolen durch die ringförmigen Neo

plasmen einerseits und die Starrheit der Bronchienwände, die

ihre Elastizität an den Geschwulststellen verloren hatten und

sich daher nicht mehr ausdehnen konnten, erklärt die Be

schleunigung des Atmens. Die eingeatmete Luft verteilt sich

unregelmäßig in den Bronchien. Infolge der Stenose und Ver

legung einer großen Anzahl von Bronchien, so kommt eine

größere Luftmenge in die normalen Bronchien und in die mit

diesen korrespondierenden Infudibula hinein und erzeugt da das

Lungenemphysem. Das letztere ist die Ursache des unregel

mäßigen Atmens und der Dyspnoe. Der Husten scheint durch

 

den Reiz ausgelöst zu werden, den der in den Bronchiolen

angehäufte Schleim auf die Fäden des Pneumogastrikus ausübt.

Helfer.

Mondblindheit.

Von Stabsveterinär Dr. Vogt.

(Deutsche 'l‘ierärztl eine Wochenschrift, 1907, Nr. 20.)

Zur Klarstellung der Frage der Vererblichkeit der Mond

blindheit führt Vogt drei von ihm beobachtete Fälle an, in denen

Fohlen, die von infolge periodischer Augenentziindung erblindeten

Stuten stammten, keinerlei Abnormitäten an den Augen zeigten.

Wenn Fohlen an periodischer Augenentzündung erkranken, so

nimmt Vogt an, daß sie Gelegenheit hatten, den Infektionsstofl'

per os, vielleicht beim Saugen, aufzunehmen. Da in den drei be

obachteten Fällen die Fohlen nicht erkrankten, so glaubt Vogt

den Schluß ziehen zu können, daß die Mondblindheit auch in

anderen Fällen nicht vererbbar ist. Rdr.

Stomatitis pustulosa contagiosa.

Von Gestütsinspektoi‘ Ed. Mieckley, Beberbeck.

(Zeitschr. f. Gcstlltkunde und Pferdezucht, 1907. Heft 3.)

Unter den Pferden des Hauptgestüts Beberbeck trat im

vergangenen Herbst die Stomatitis pustulosa contagiosa auf.

Während dieselbe bei einem vor Jahren zurückliegenden Aus

bruch keine Spuren zurückgelassen hatte, war die Erkrankungs

art dieses Mal heftiger. Außer Speichelfluß war die Maulhöhlen

schleimhaut in der Gegend des Zungenbändchens, der Kinnladen,

der Zungenoberfläche und der Wangen oft in talergroßen zu

sammenhängenden Flecken nach vorhergegangener Pustelbildung

erodiert. Die äußere Haut der Lippen und Backen war auch

erkrankt. Auffallenderweise zeigte die Lidbindehaut des einen

oder anderen Auges bzw. beider Augen intensive Rötung,

Schwellung und kleine rundliche Erhabenheiten. Die Pferde

vermochten tagelang die stark geschwellten Lider nicht zu

öffnen, aus deren Rändern ein gelblich-schmieriges eitriges

Sekret in geringer Menge abfloß. Alle Patienten heilten in

zirka 14 Tagen ab. Nur eine Stute behielt eine wolkenartige

Trübung auf der Cornea, nachdem sie eine acht Wochen an

haltende verminderte Reaktionsfähigkeit der während der Stoma

titis bis auf 1 mm schmalen starren Ring zusammengezogenen

Iris gezeigt hatte. J. Schmidt.

Eklampsieiihnliche Krämpfe bei Schweinerotlauf.

Von Gemeindetierarzt Paul Szäntö, Düvavänya.

(Allatorvosi Lnpok 1907. Nr. 29.)

Szänt6 fand bei einem Ferkel, bei welchem man seit einem

Tag krampfhafte Anfälle beobachtete, folgende Erscheinungen:

erweiterte Pupillen, das Verdrehen der Augen nach einwärts,

erweiterte Nasenlöcher, krampfhafte Zuckungen vom Hals bis

zu den Extremitäten, die Zehen krampfhaft eingebogen, so daß

sie kaum gerade gemacht werden konnten, die Hautempfindlichkeit

verschwunden, das Tier reagiert auf keine Berührung, das

Atmen ist tief und röchelnd; das Bewußtsein fehlt. Ein solcher

Anfall dauert fünf bis acht Minuten lang und die Anfälle wieder—

holen sich während eines Tages vier- bis fünfmal.

In der Maulhöhle, an den Zähnen konnte man keine krank

haften Veränderungen wahrnehmen, welche als Ursache der Krämpfe

angesehen werden konnten, auch Würmer fand man keine in

den Exkrementen. Es wurde deshalb eine rein symptomatische

Behandlung eingeleitet, welche in Verabreichung einer Kalium-‚
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Natrium- und Ammonium bromatum-Lösung bestand. Eine

Besserung des Zustandes traf aber nicht ein, im Gegenteil, die

Anfälle traten später noch häufiger auf, wozu sich auch noch

Erstickungsanfltlle gesellten, und das Tier verendete am dritten

Tag seiner Erkrankung.

Bei der Sektion fand man in der Muskulatur an mehreren

Stellen pfenniggroße Blutungen, die Magenschleimhaut ist stark

angeschwollen und mit hellroten Flecken durchsetzt, ebenso die

Schleimhaut der Diinndiirme. Die Milz, Leber und Nieren sind

blutreich, die Lungen gleichfalls. An dem Brustfell, Bauchfell

und Herzbeutel kann man größere bis kleinere Blutungen finden.

Diese Erscheinungen wiesen auf Schweinerotlauf hin.

Die krampt'haften Erscheinungen konnten durch die schwere, ,

schmerzhafte Mageu- und Darmentziindung hervorgerufen sein.

Dr. Z.

Über Sublamin, ein neues Quecksilberpräparat.

Von Veterinärarzt Dr. med. vet. Creutz-Kapstadt.

(Zeitschrift fi.lr Tiermedizln. XI. Bll, 8. Heft.)

Creutz hat das Sublamin (Äthylendiamin-Quecksilbersulfat)

bei vier Kühen zu Gebärmutter- und Scheidenausspülungen be

nutzt. Er infundierte gewöhnlich 10 Liter einer Lösung 1 : 1000

oder 1:2000, in dem einen Falle wurde sogar eine Lösung

1:500 wiederholt eingespritzt. In keinem Falle trat Mer

kurialismus ein. Nach der Einspritzung drängten die Kühe nur

mäßig. Aus diesen vier Versuchen schließt Creutz, daß das

Sublamin in der gebnrtshilflichen Praxis beim Rinde jedem anderen

Desinfektionsmittel vorzuziehen ist. Rdr.

Bericht über einige Versuche natürlich-tuberkulöse

Milch durch Buddisierung zu sterilisiereu.

Von Lector Bergmann und Ingenieur Hultman in Malmö.

(Forischr. d. Ve‘.-Ilyg. 1906, lief! 5.)

Die Autoren haben zur Prüfung der Zuverlässigkeit des

Buddisierungsverfahrens Milch einer eutertuberkulösen Kuh filtriert,

auf 52° C erhitzt, pro Liter Milch 11 ccm Wasserstofl‘superoxyd

lösung mit einem Gehalt von 3,04590 H,02 zugesetzt, das

ganze drei Stunden lang (die erste halbe Stunde bei lebhaftem

Umschütteln) auf 520 erhalten und darauf auf 150 C abgekühlt.

Mit dieser buddisierten Milch wurden Meerschweinchen intraperb

toneal geimpft; Kontrolltiere erhielten von derselben, aber nicht

buddisierten Milch. Das Ergebnis dieser Versuche war in der

Hauptsache folgendes: durch Buddisierung nach den „Regeln

für Buddisierung der Milch“, herausgegeben von der schwedischen

Buddisierungsaktiengesellschaft in Helsingborg, und zwar so,

daß Überschuß an H202 nach der Buddisierung vorhanden

war. ist die betreffende natürlich tuberkulöse Milch nicht steril

geworden, sondern sie enthielt dauernd lebende, virulente

Tuberkelbazillen, wenn auch — nach den hervorgebrachten

krankhaften Veränderungen zu urteilen —— in geringerer Zahl

und möglicherweise in geringerer Virulenz als die entsprechende

nicht buddisierte Milch. Richter.

Wocheniibersicht über die medizinische Literatur.

Von Dr. P. leß, Charlottenburg,

Königlicher Kreistierarzt.

Deutsche Medizinische Il’ochemchri/t Nr. 14.

Hämolytlsche Untersuchungen, insbesondere bei Staphyloooccen

erkrankungen; von Dr. Georg Arndt. Die hämolytische Unter

 
suchung ist als wichtiges Hilfsmittel zur Feststellung der

Staphylococcenerkrankung anzusehen, gewährt aber bisher für

Prognose und Indikationsstellung noch keinen sicheren Anhalt.

Die natürliche Widerstandskraft des Menschen gegenüber dem

Staphylolysin ist angeboren. Antistaphyloiysin findet sich außer

im Blutserum auch im Exsudat und entzündlichen Ödem, es

kann auch längere Zeit nach Ablauf der Erkrankung noch im

Blut vorhanden sein. Aller Wahrscheinlichkeit nach kann die

Bildung des Antitoxins unabhängig von den blutbereitenden

Organen, am Ort der Infektion selber erfolgen, wo seine An

sammlung durch Stauung erheblich begünstigt wird.

Dieselbe IVoc/zcnschrz'ft Nr. 15.

Auf reichsgesetzlichem Wege soll das Geheimmittelwesen, für

welches bisher nur auf Grund des Bundesratsbeschlusses vom

23. Mai 1903 Bestimmungen getroffen waren, geordnet werden.

Es soll zunächst die Ankündigung untersagt werden und wo

möglich der Verkauf gänzlich verboten werden. Es kann auch

ihre Einfuhr untersagt sein. Die jetzt bestehende Geheimmittel

liste wird zur Zeit einer Revision unterzogen.

Dieselbe Wochenschrift Nr. 16‘.

Zur Atoxylbehandlung der experimentellen Dourine; von W. L.

Ya.kimoff. — Bei weißen Mäusen wurde durch einmalige sub

kutane Einspritzung von 0,5 ccm einer lproz. Atoxyllösung

das Trypanosoma Rougeti zum Schwinden aus dem Blute ge

bracht, jedochh ist für die meisten Mäuse die Dosis tödlich.

‘So sind von 19 Mäusen 14 zugrunde gegangen. Kleinere Dosen

wurden von den Mäusen gut vertragen. Die Trypanosomen

gingen auch fort, jedoch sie rezidivierten. Bei weißen Ratten

waren die Erfolge noch schlechter. Durch fortgesetzte Injektion

von kleinen Dosen von 0,12 bis 0,13 gelingt es schließlich, die

Tiere am Leben zu erhalten.

Münchener xlledizini'sche il'ochcnsclzrift Nr. H.

Ohlnlnphytln wird von Schweitzer-Fiume als ein ideales

Mittel gegen die Malaria empfohlen. Es stellt eine Kombination

des Chinins mit Phytins, einem aus Pflanzensamen hergestellten

Stoff, welcher 22,8 Proz. Phosphor enthält, dar. Das Mittel

kommt in Tabletten von 0,1 in den Handel, wovon Erwachsene

6 bis 8 und Kinder 3 bis 5 am Tage nehmen. Unangenehme

Nebenwirkungen treten selbst bei großen Dosen nicht ein.

Dieselbe Zeitschrift Nr. 15.

Das Scheuen der Pferde; (Stampede cf horses); Tierpaniken.

Ein Beitrag zur Kenntnis der Psychosen der Tiere. Die Ana

logien und Unterschiede zwischen Tier- und Menschenpaniken

werden in einer Abhandlung von H. Dexler-Prag hervorgehoben.

Bei den Massenausbrüchen domestizierter Tiere kommt kaum

ein gedankliches Moment oder die Übertragung einer Idee

respektive Vorstellung in Betracht, vielmehr ist eine unbewußte

Triebhandlung, ähnlich den Fluchtreflexen, anzunehmen, welche

unter der Vorherrschaft einer Iustinktreaktion stehen.

I)e'eselbe lVochensc/zrifl Nr.16.

Klinische Erfahrungen über ein neues Diuretikum „Theolsktln“;

von Krüger. Krüger hat bei einem großen Material der

Krankenanstalt Sudenburg Versuche mit dem neuen Diuretikum

gemacht. Theolaktin ist eine Verbindung von Theobrominnatrium

mit Natrium lacticum. Verfasser hat in einigen Fällen sehr

schöne Erfolge, in anderen Fällen gar keine gesehen. Das Theo

bromin ist imstande, Brechreiz und Appetitlosigkeit hervorzurufen.
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Deutsche Mcda'xinalxez'lung Nr. 30.

Sehllddriisenbehandlung; von Dr. Heinrich Göllner. In der

Wiener klin. Wochenschr. 52/05 schreibt Göllner, daß er

große Erfolge in einem Falle von Kretinismus mit Schilddrüsen

behandlung erzielte. Er gab zunächst eine halbe Tablette Jodo

thyrin (Friedr. Bayer & Comp. in Elberfeld) mit gutem Er

folg, steigerte dann nach einigen Wochen die Dosis des Jodo

thyrins auf eine Tablette, nach 1‘/‚ Jahren auf zwei Tabletten

pro Tag. Patient ist nach drei Jahren um 27,4 cm gewachsen.

Die Weichteile des Gesichtes sind zur Norm zurückgegangen,

die Nase hat sich gestreckt, die Lippen sind schmal geworden.

Experimentelle Studien über die Spätfolgen der Lumbal

anästhesie; von A. Falkner (Zentralblatt für Gynäk. 3./07). —

Falkner stellte Tierexperimente an, um zu erforschen, ob die

iutradurale Einverleibung eines bestimmten Anästhetikums nach

mehreren Monaten makro- und mikroskopische Veränderungen

am Zentralnervensystem hervorzurufen vermöchte. Solche Ver

änderungen wurden nicht vorgefunden.

Dieselbe 7eilung Nr. 31.

Zur Entfettungstheraple; von Dr. Rheinboldt - Kissingen

(Zeitschr. f. klin. Med. 58, 5 u. ß). Bei der Verwendung der

Schilddrüse sind folgende Umstände zu berücksichtigen. Zunächst

ist auf die Güte des Präparates zu sehen. Während der Schild

drüsenbehandlung ist unter allen Umständen auf Überernährung

hinzuwirken und besonderer Wert auf reichliche Eiweißmengen

zu legen. Es wäre erwünscht, die Entfettungskur dann vorzu

nehmen, wenn der Organismus die Neigung hat, Eiweiß anzu

setzen. _

Dieselbe Zeitung Nr. 32;

Über die Einwirkung der Malst'iitterung auf Meerschweinchen;

von Dr. C. Bezzolo-Pavia. (Zeitschrift f. Hyg. 56, l). Die

Ergebnisse der Untersuchung waren folgende: Alleinige Fütterung

von Mais ist für Meerschweinchen nicht ausreichend. Wird Mais

mit Grünfutter und Kleie zusammengereicht, so gewährt dies

dem Tiere dieselben Vorteile, wie eine gute Diät. Der fort

gesetzte Genuß dieser Speise führt zu voriibergehendem Verlust

der Haare. Der gute Mais und der verdorbene verhält sich in

gleicher Weise.

Tagesgeschichte.

Nachträglicher Erwerb des Reifezeuguisscs.

(Vgl. s. r. w. m. 25 s. 49.5.)

Zu dieser Frage sind vier Mitteilungen eingegangen, von

- Dr. Neumark, z. Zt. Frankfurt a. M. im Institut Gans, und

von Dr. Meyer in Stendal, von Dr. Jaeger-Frankfurt a. M.

und von Dr. Denzler, Hilfsarbeiter beim kg]. Medizinal

kollegium in Stuttgart.

Dr. N. meint, daß es das allerbeste wäre, sich für die

Oberprima privatim vorbereiten zu lassen und dann diese Klasse

noch einmal ein Jahr zu besuchen, um das Examen rite zu

machen, gibt aber selbst zu, daß diesen Weg wohl nur sehr

wenige werden einschlagen wollen. Auch er hat es vorgezogen,

das Examen als Extraneus zu bestehen. Er empfiehlt zur Vor

bereitung warm das Polytechnische Institut von Dr. Haenle

in Straßburg im Elsaß. Nachdem er 1905 die Approbation

erworben hatte, hat er sich 6 Monate, von Juli bis Dezember 1905,

in diesem Institut der Vorbereitung unterzogen und bereits im

 

Januar 1906 auf dem humanistischen Gymnasium zu Birkenfeld

glatt und zum Teil mit guten Noten bestanden. Der Unterricht

in jenem Institut wird von sehr tüchtigen Kräften erteilt, und

zwar gewissermaßen in der Form akademischer Vorlesungen.

Das Honorar beträgt 180 Mark für das Vierteljahr, und die

Zuhörer sind meist ältere Herren, Apotheker, Chemiker usw.

Zur Ablegung des Abiturientenexamens muß man sich in

Preußen bei dem Provinzialschulkollegium einer Provinz, am

besten in der des Wohnorts, in anderen Bundesstaaten bei der

zuständigen Oberschulbehörde melden. Das Provinzial-Schul—

kollegium bestimmt das Gymnasium, welches erst kurze Zelt

vor dem Examen dem Kandidaten mitgeteilt wird. (Es werden

jedoch gewöhnlich in jeder Provinz bestimmte Gymnasien vor

zugsweise ausgesucht.) Die Anforderungen sind natürlich ver

schieden. Dispens vom Mündlichen tritt bekanntlich beim Extra

neus nicht ein, und im allgemeinen pflegt man auf ihn keine

besondere Rücksicht zu nehmen; nur wird gewöhnlich im

deutschen Aufsatz ein sogenanntes freies Thema gegeben.

Dr. N. ist gern bereit, nähere Auskunft zu erteilen.

Dr. M. hatte, nachdem er als Einjährig-Freiwilliger mit dem

Pferde gestürzt und zu längerer Schonung veranlaßt war, in

Berlin seit Oktober 1901 eine Stelle als Volontär am Schlachthof

bekleidet und gleichzeitig 4 Monate das Institut des Dr. Fischer,

Zietenstr. 22, besucht. Er hat im September 1902 die Reife

prüfung am königlichen Gymnasium zu Potsdam bestanden. Er

empfiehlt noch besonders, dem in Frage kommenden Provinzial

schulrat einen Besuch zu machen und ihn um seinen Rat zu

bitten. Herr Schulrat Michaelis-Berlin hat ihm

bereitwilligst erteilt.

Dr. J. ist von einem Vorbereitungsinstitut. abgeraten

worden. Er empfiehlt, Vorbereitungsunterricht bei den Ober

lehrern eines Gymnasiums zu nehmen.

Bezüglich der Nachholung der Reifeprüfung an einem

württembergischen Gymnasium bemerkt Dr. D. folgendes:

Die Maturitätsprüfung kann auf Grund privater "orbereitung

erstanden werden. Wer als Extraneer, daß heißt ohne ordent

licher Schüler eines Gymnasiums zu sein, das Maturitätszeugnis

erwerben will, hat um Zulassung zu der ordentlichen Reife

prüfung an einem Gymnasium zu bitten und dem Gesuch eine

genaue Darlegung der Personalien, der württembergischen Staats

angehörigkeit und der Art der Vorbereitung, sowie ein Leumunds

zeugnis beizulegen. Das Gesuch ist bei der K. Ministerial

Abteilung für die höheren Schulen in Stuttgart einzureichen,

welche den Gesuchsteller zur Ablegung der Prüfung einem

Gymnasium zuweist. Die Gegenstände der schriftlichen Prüfung

sind: ist. Kompos. und Expos. (letztere ohne Lex.), griech. Expos.

(ohne Lex.), französ. Kompos. (ohne Lex.), deutscher Aufsatz,

Mathematik (Alg. und Trig., Geom. und Stereom.) und Geschichte.

Als Extraneer wird man außerdem in Physik schriftlich geprüft.

Tierärzte können jedoch auf Ansuchen mit Rücksicht auf die

von ihnen abgelegte naturwissenschaftliche Prüfung (tent. physic.)

von der Prüfung in Physik befreit werden. Die mündliche

Prüfung erstreckt sich auf die lateinische, griechische und

französische Sprache, sowie auf deutsche Literaturgeschichte

und philosophische Propädeutik (Logik und Psychologie). Die

Reifeprüfungen finden im Juni statt. Sehr zu empfehlen ist,

wenigstens ca. sechs Wochen vor dem Beginn der Prüfung die

oberste Klasse des betreffenden Gymnasiums zu besuchen. Außer

den ordentlichen Reifepriifungen im Juni findet meistens auch ein

solchen
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außerordentliches Abiturienten-Examen im März statt. Für dieses

gilt das für die ersteren Prüfungen Gesagte.

Die Beteiligung der Privsttieriirzte an der‘

Seuchenbekiimpfung.

In der tierärztlichen Fachpresse haben sich zu dem vor

bezeiclmeten Gegenstands eine größere Anzahl von Kollegen

geäußert. Die ganze Frage scheint mir jedoch von vielen

Privattierärzten in einer Weise erörtert zu werden, die meines

Erachtens geeignet ist, die Gesamtheit bei den Landwirten nur

zu schädigen. Denn wer will leugnen, daß die Landwirte

jedwede Uneinigkeit von Sachverständigen für ihre eigenen

Interessen auszunutzen bereit sind? Die Frage der Beteiligung

von Tierärzten an der Seuchenbekämpfung ist meines Erachtens

vollkommen und zweckentsprechend geregelt. Das Reichsvieh

seuchengesetz nimmt in erster Linie die Mitwirkung der vom

Staate angestellten Tierärzte in Anspruch. Sind diese behindert,

dann „können“ Privattierärzte zugezogen werden — und zwar

in einzelnen Fällen, über welche der beamtete Tierarzt die

Oberkontrolle hat. Daß ferner die Polizeibehörden, welche bei

Ausführung der veterinärpolizeilichen Bestimmungen zumeist

die entscheidende Rolle spielen, und daß die Staatsbehörden

sich tunlichst und in der Regel nur „einen“ Vcrtrauenstierarzt

halten, liegt in der Natur der Sache. Viele Köche verderben

auch hier den Brei.

Die Zuziehuug von Privattierärzten seitens des Staates zu

amtlichen Geschäften ist auch unerwünscht, weil der Staat über

sie als Privatleute kein Disziplinarrecht hat und weil sie vielfach

keinen „Befähigungsnachweis“ für die von ihnen verlangte

Tätigkeit erbringen können, wie es die vom Staate angestellten

Tierärzte haben tun müssen. Der Staat glaubt auch, daß die

Einheitlichkeit der Seuchenhekämpfung nur dabei leidet, wenn

mehrere Sachverständige in einem verhältnismäßig kleinen

Kreise mitwirken. Und nun gar erst der Vorschlag des Herrn

Beckhard: „Die Zuziehuug der Privattierärzte innerhalb ihres

Praxisbezirkes bei allen amtstierärztlichen Geschäften!“ Risum

teneatis amici! Glaubt'denn der Herr Kollege wirklich an eine

durchgehende „Einigkeit“ einer solchen Kommission? Ich

nicht! Und nun noch die Begründung der Arbeitsvermehrung

und Überlastung der beamteten Tierärzte Deutschlands. Zu

90 Proz. sind die ‘beamteten Tierärzte nicht voll beschäftigt,

und wo es der Fall ist, da werden die Arbeitskreise eben -—

wie oft geschehen — geteilt! Das Bestreben der Privattierärzte,

den beamteten Tierärzten Arbeit und Erwerb wegzunehmen,

verschlimmert nur die Lage der Privattieriirzte. Ein Tor, der

den Ast absägt, auf dem er sitzt! Die beamteten Tierärzte

wollen voll beschäftigt sein, alsdann haben sie auch keine Zeit

mehr zur Privatpraxis, und die Gewährung der vollen Be

soldung rückt immer näher. Nimmt man den beamteten Tier

ärzten immer wieder Arbeit weg, dann müssen sie fortgesetzt

ihr Brot in der Privatpraxis mit suchen. Die Mehrzahl der

Seuchen ist getilgt! Die Bekämpfung der Schweineseuchen wird

durch enge Begritfsumschreibung als Arbeitsgebiet ganz minimal.

An der Bekämpfung der Seuchen durch die Serumtherapie

nehmen die Privattierärzte schon in vollem Umfange teil. Auch

gegen Tuberkulose können sie impfen. Nun bleibt die Be

kämpfung der offenen Tuberkuloseformen. Auch da heißt es:

Wer lange hustet, der lebt lange! Bei dieser Sache ist Eile,

ähnlich wie bei Klauenseuche, nicht so vonnöten, ja, oft gar

 

nicht möglich. Die Erkennung der „offenen“ Formen wird

Schwierigkeiten bereiten! Und glauben denn die Privattierärzte,

daß dies ein gar so dankbares Geschäft sein wird? Werden

da nicht vielfache Meinungsverschiedenheiten zwischen Besitzer,

beamtetem und Privattierarzt auftreten? Ist es etwa dem

Landwirt benommen, bei Auswahl der Tiere mit offenen Tuber

kuloseformen vor erfolgter Anzeige und auch später auf seine

Kosten einen Tierarzt zuzuziehen? Sind da etwa die Privat

tierärzte ausgeschaltet? Durchaus nicht! Warum also dieses

Stürmen und Drängen?

Die Landwirte vertreten ihre eigenen Interessen. Clerus

clericum Vielfach noch ist ihnen die Macht

befugnis des staatlich angestellten Tierarztes unbequem und

unangenehm. Die Ansicht darüber lesen wir in dem Protokoll

Nr. 11 der III. Tagung der 9. Sitzungsperiode des Königlich

preußischen Landesökonomiekollegiums 1904. Deshalb ist es

ein allgemeines Standesinteresse der Tierärzte, auch bei dieser

Frage die Tragweite nicht zu vergessen. Bedenken wir, daß

die Position der staatlich angestellten Tierärzte nur geschwächt

wird, wenn die Wünsche der Landwirte und Privattierärzte in

Erfüllung gehen würden. Diese Schwächung des Ansehens

würde aber die Allgemeinheit der Tierärzte treffen! Daher:

Clerus clericum non decimat et videant consules. Dr. E.

non decimat.

Zur Verlegung der tierlrztlichen Hochschule zu Stuttgart.

Zeitungen berichten, daß die Stuttgarter Stadtverwaltung

sich bemüht, die Verlegung der tierärztlichen Hochschule nach

Tübingen zu verhindern. Dieselbe müsse, meint man der Haupt

stadt erhalten bleiben. Die Stadt ist bereit (was übrigens

Tübingen schon getan hat) für einen Neubau den Bauplatz

unentgeltlich herzugebeu.

Wir müssen auf das entschiedenste dagegen Einspruch

erheben, daß die tierärztlichen Hochschulen als Objekte lokaler

Interessenpolitik betrachtet werden. Für die Entscheidung über

eine Verlegung einer Hochschule muß doch ein höherer Gesichts

punkt eingenommen werden. Die Hochschule gehört auf den

Boden, der ihr ein neues Erblühen verheißt. Alles andere ist

Nebensache. Schmaltz.

Stidtlsches Gesundheltsamt zu Berlln.

Zum Abteilungsdirektor an dem neu errichteten städtischen

Gesundheitsamt zu Berlin ist u. a. Herr Dr. Sobernheim-Halle,

bekannt durch sein Milzbrandimmunisierungsverfahren, ernannt

worden.

Neunzlg Jahre.

Der Nester der bayerischen Tierärzte, Korpsstabsveterinär

a. D. Joseph Lang, 1837 approbiert, mithin 70 Jahre Tier

arzt, Ritter des Eisernen Kreuzes, hat nach einer Mitteilung der

Wochenschrift für Tierheilkunde am 11. Juli in voller Rüstigkeit

seinen 90. Geburtstag gefeiert.

Promotlonsrecht der tlerärztllchen Hochschulen.

In der bayerischen Wochenschrift für Tierheilkunde erklärt

der Direktor der Tierärztlichen Hochschule zu München,

Dr. Albrecht, daß er in der Promotionsfrage auf demselben

Standpunkt stehe, wie ihn die beiden preußischen Hochschulen

eingenommen haben, und daß „bei Verleihung des Promotions

rechtes an die tierärztlichen Hochschulen die Autonomie der

selben gegenüber den Universitäten in jeder Richtung gewahrt

bleiben“ sollte.
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Studentisches. ‚ mische Übungen. Prof. Dr. Frank. Physiologie. Prof. Dr.

Aus dem Verhlndunqslehen an den tlerlrztllchen Hochschulen. Gep part. Toxikologie. Pharmazeutisch-chemisdher Kurs für

Eine Mitteilung der Monatsschrift des Rudolstädter S. C., in Veterinärmediziner. Prof. Dr. Giesevius. Allgemeine Tierzucht

welchem die Korps der tierä.rztlichen Hochschulen mit Ausnahme

der Münchener zusammengeschlossen sind, enthält einen Bericht,

welcher über die studentischen Kreise hinaus Interesse bietet.

der Entwicklung der tierärztlichen Hochschulen sind die Vorgänge

des studentischen Lebens aufs engste verknüpft, und letztere sind

für die ersteren von erheblicher Bedeutung. Es können daher ge

wisse allgemeine Bewegungen im Studententum als bedeutsame

Zeichen auch für die Zukunft der Hochschulen aufgefaßt werden.

Von diesem Gesichtspunkt aus ist es bemerkenswert, aus jenem

Bericht zu vernehmen, daß die beiden alten starken und an

gesehenen Korps der Münchener Tierärztlichen Hochschule (Normannia

und Franconia) die Absicht haben sollen, sich mit den Korps

der technischen Hochschule zu vereinigen, welche letzteren nicht

dem allgemeinen Verbands der Korps der technischen Hochschulen

(Weinheimer S. C.) angehören, vielmehr in einem Freundschafts

verhältnis zu dem Kösener S. (J. stehen. Demnächst soll auch die

forstliche Hochschule zu Aschaffenburg mit der Universität zu

München vereinigt werden, und auch die dort bestehenden drei

Korps sollen die Absicht haben, sich mit denen der technischen

und tierärztlichen Hochschule zu verbinden. Dazu kommt noch,

daß die beiden Korps der tierärztlichen Hochschule schon seit

langem eine immer steigende Zahl von Angehörigen anderer Fakul

täten in ihren Reihen schon sollen. Auch die Verschmelzung

studentischer Korporationen kann ein Mittel werden, um die Ver

schmt'alzuhg der'Hochschulen selber vorzubereiten und zu fördern.

Jedenfalls ist es ein Vorzeichen, daß in studentischen Kreisen, von

ganz anderen Gesichtspunkten ausgehend; in der Richtung der Ver

einigung sich Bestrebungen auszubilden anfangen. S.

Burschenschaften und Sozialdemokratie.

Ein alter Herr des Verbandes der Burschenschaften der tech

nischen Hochschulen ist sozialdemokratischer Abgeordneter ge

worden. Demgegenüber hat der Rüdesheimer Verband Deutscher

Burschenschaften die Angehörigkeit eines Sozialdemokraten zum

Verbands für unvereinbar mit der vaterländischen Gesinnung, die

der Verband von seinen Mitgliedem verlangt, erklärt.

Anschluß an den Bildeshelmer Verband.

Die an der Tierärztlichen Hochschule zu Berlin bestehenden

beiden Burschenschaften haben die einleitenden Schritte getan, um

Anschluß an den Rüdesheimer Burschenschaftsverband zu finden,

und damit seitens des Verbandes das gewünschte Entgegenkommen

gefunden.

Schlagende und katholische Verbindungen.

Nach einer Zeitungsmeldung aus Halle a. S. ist bei dem Fackel

zug zur Weihe des Bismarckdenkmals auf dem Bergschekfelsen am

21. Juni der Gegensatz zwischen den schlagenden Verbindungen

und den katholischen Verbindungen von neuem hervorgekehrt

worden. Die letzteren hatten sich zur Teilnahme an dem Fackel

zug angemeldet, worauf die ersteren die Teilnahme ablehnten.

Wenn nicht etwa ganz besondere innere und lokale Gründe zu dem

Konflikt geführt haben, so würde in dem Verhalten der schlagenden

Verbindungen eine geradezu unverständliche Intoleranz zu erblicken

sein. Es ist zu begrüßen, wenn die katholischen Verbindungen die

Notwendigkeit empfinden, Deutschlands größten Mann zu ehren,

ohne auf alte Gegensätze Rücksicht zu nehmen. Sie an diesem

Vorhaben zu hindern, heißt, dem patriotischen Geist zuwider handeln.

S.

[Die Zeitungen haben inzwischen eine zweite Meldung gebracht,

welche mit der obigen Auflassung übereinstimmt. Der Rektor der

Universität bittet durch Anschlag am schwarzen Brett, angesichts

der von einem Teil der Studentenschaft zum Prinzip erhobenen

Intoleranz von der üblichen Anfahrt beim Rektoratswechsel Abstand

zu nehmen.]

Vorlesungen für die Studierenden der Tierheilkunde an der Universität Gießen.

Wintersemester 1907—08.

Geh. Rat Prof. Dr. Boström. Allgemeine Pathologie u. pathol.

Anatomie. Prof. Dr. Elbe. Organische Expcrimentalchcmie. Che

Mit_

und Gestütswesen. Prof. Dr. Gmeiner. Medizinische Klinik.

Spezielle Pathologie u. Therapie.‘ Pharmazeutische Übungen. Prof.

Dr. Hausen. Biologie und System der Kryptogamen. Pharma

kognosie. Kreisveterinärarzt Dr. Knell. Poliklinik. Geburtshilfe

nebst Übungen am Phantom. Prof. Dr. König. Experimental

physik. Prof. Dr. Martin. Anatomie der Haustiere. I’rilparier

übungen. Topographisch-anatomische Demonstrationen u. Situ_s der

Eingeweide. Geschichte der Tierheilkunde Geh.RatProf. Dr.Nau

mann. Anorganische Experimentalchemie. Chemische Übungen.

Prof. Dr. Olt. Spezielle pathol. Anatomie der Haustiere. Fleisch

beschau mit Demonstrationen. Pathologisch-anatomische Demon—

strationen. Sektionen Praktikum für Vorgeschrittene u. Anleitung

zu wissenschaftlichen Arbeiten. Prof. Dr. Pfeiffer. Chirurgische

Klinik u. Poliklinik. Spezielle Chirurgie einschließlich Augenkrank

heitcn. Operationsübungen. Theorie des Hufbeschlags mit prak

tischen Übungen. Übungen im Anfertigen schriftlicher Gutachten.

Geh. Rat Prof. Spengcl. Zoologie und vergleichende Anatomie.

Genosssnschaftliches.

Die Wirtschaftsgenossenschaft Deutscher Tierärzte E. G. m.b. H.

zu Posen, erzielte im Juni d. J. einen Warenumsatz von ‘21451,44 M.

gegenüber 13026,40 M. im Juni des Vorjahres. Die Summe der den

372 Mitgliedem zugeführten Warenrabatte betrug im Juni 1365,20 M.

und seit dem 1. Oktober v. J. 7448,44 Mark. -

Am 7. Juli d. J. fand eine außerordentliche Generalversammlung

in Posen statt, in welcher der prinzipiell nicht unwichtige Beschluß

gefaüt wurde, daß die Generalversammlung nicht stets in Posen,

sondern an dem jeweils für den einzelnen Fall vom Vorstand und

Aufsichtsrat hierzu auszuwählenden Ort stattfinden soll. Durch

dieses Wandern des Ortes der Generalversammlung wird allen Mit

gliedern ab und zu bequeme Gelegenheit geboten werden, auf die

Entwicklung der Genossenschaft Einfluß zu üben und an dem Aus

bau mitzuhelfen. — Die Generalversammlung ermächtigte den Vor

stand, in Gemeinschaft mit dem Aufsichtsrat von dem für 1906/07

zu erwartenden Geschäftsgewinn den Mitgliedem der Genossenschaft

für das im Rechnungsjahr 1906/07 bezogene Rotlaufserum 50 Proz.

als Warendividendc bis zum Höchstbetrage von 3 M. für den

Liter zu geben und ferner 15 Proz. zu wohltätigen Zwecken an den

Unterstiitzungsverein der Tierärzte einschließlich des Bayerischen

Unterstützungsvereins abzuführen. Schließlich einigte man sich da

hin, daß dem Bezuge von Instrumenten durch die Genossenschaft

eine erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt werden oll.

Murks-Posen.

36. ordentliche Generalversammlung des tierärztlichen Vereins der

Provinz Westfalen

zu Hamm i. W. am Sonntag, den 1. September 1907, vormittags

11 Uhr, in den Räumen des Schützenhofes.

Tagesordnung:

1. Geschäftliches: Eingänge, Verlesung des Protokolls der letzten

Generalversammlung, Rechnungslage, Zahlung der Beiträge.

2. Aufnahme neuer Mitglieder.

3. Neuwahl des Schriftführers.

4. Vorlegung des mit der Haftpflicht- und Unfallversicherunge—

gesellschaft Winterthur abgeschlossenen Vertrages.

5. Beratung und Beschlußfassung über eine die Tierärzte der

Provinz bindende Minimaltaxe für die Privatpraxis. Referent:

‘Der Vorsitzende. Korreferent: Vorbehalten.

6. Beschlußfassu'ng über Ort, Zeit und Tagesordnung der nächsten

Versammlung.

7. Mitteilungen aus der Praxis.

Nach der Sitzung findet um 3 Uhr ein gemeinschaftliches Mit

tagsmahl statt, zu welchem auch die Damen der Teilnehmer ge

beten werden. — Die Anzahl der gewünschten Gedecke — das

trockene Gedeck 3 M. — bitte ich bis zum 26. August er. Herrn

Kreistierarzt Lück-Hamm i. W. angeben zu wollen.

Gäste sind willkommen, und mit Rücksicht auf die Wichtigkeit

der Besprechung des Punktes 5 der Tagesordnung werden auch die

Herren Kollegen der Provinz, welche bisher nicht Mitglieder des
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Vereins sind, sowie die interessierten Herren Nachbarkollegcn aus

anderen Provinzen noch besonders eingeladen.

Der Vorsitzende: Nutt.

Tlerärztllcher Kreisvereln von Unterfranken und Aschafl’enhurg.

Ordentliche Generalversammlung am 10. August l. J., vormittags

11 Uhr, im „Bahnhofshotel“ in Würzburg.

Programm.

Von '/,10 Uhr ab Besichtigung der neuen Hnfbeschlag-Lehr

anstalt (Frankfurterstraße). Um 11 Uhr Beginn der Verhandlungen.

Tagesordnung:

1. Vereinsangelegenheiten: a) Geschäftsbericht des Vorsitzenden,

b) Kassenbericht des Rechners, c) Wahlen nach 5 22 der

Statuten._

2. Über Kontrolle der animalischen Lebensmittel. Referent: Dilll.

3. Wünsche und Anträge.

Um 2 Uhr gemeinsames Mittagsmahl im „Bahnhofshotel“. Nach

Schluß desselben, bis zum Abgang der lüge, Abendschoppen im

„Hotel National“.

Würzburg, 16. Juli 1907.

S t e n ge r , Vorstand.

Tierhaltung und Tierzucht.

Geschäftsbericht

der Bayerischen Landes-Pferdeversichernngsanstalt

für das VI. Versicherungsjahr 1905/06.

Dem von der Königlichen Versicherungskammer erstatteten

Geschäftsbericht, der die Zeit vom 1. November 1905 bis dahin

1906 umfaßt, entnehmen wir, daß die Anstalt am Schlnsse

des Geschäftsjahres 436 Vereine mit 30139 Mitgliedern und

71612 Pferden umfaßte. Die letzteren stellten einen Ver

sicherungswert von 44 999 190 M. dar. (Der Durchschnitt aus

sier‚.ii‘rühiürs:.1111sifl~ßrbstsehan ‚belief sich auf 47 791 520 M-‚

welcher Betrag die beitragspflichtige Summe bildet.) Auf einen

Verein trafen durchschnittlich 69 Mitglieder mit 164 versicherten

Pferden. Der Durchschnittsversichernngswert eines Tieres stellte

sich auf 628 M.

Die Zahl der Schadensfälle hat gegen das Vorjahr mit

4,43 Proz. der versicherten Pferde zugenommen. Die Ursache

liegt darin, daß ein Teil der Tiere nunmehr über das Alter von

15 Jahren aufgerückt ist. Damit wird der Abgang infolge Krank

heit und gänzlicher, dauernder Unbrauchbarkeit ein stärkerer.

Es wurden 3440 Entschädigungsanspriiche erhoben, wovon

noch 11 Fälle vom Vorjahre übernommen sind. Davon erwiesen

sich 3378 Fälle als begründet und gelangten zur Auszahlung.

7 weitere Fälle schwebten am Schlusse des Geschäftsjahres

noch. In zwei Fällen wurde Ersatz durch dritte geleistet;

53 Fälle endlich wurden als unbegründet zurückgewiesen.

Bei den zur Entschädigung gelangten 3378 Fällen fand in

3263 Fällen : 96,59 Proz. eine tierärztliche Untersuchung oder

Behandlung statt, während eine solche in 115 Fällen : 3,41 Proz.

aller Schadensfälle infolge eingetretenen Todes nicht mehr vor

sich ging; hier wurde dann zur Sektion geschritten. (Der

Bericht hebt bei dieser Gelegenheit den großen Wert rechtzeitig

eingeholter tierärztlicher Hilfe hervor.)

Von den zur Entschädigung gelangten 3378 Pferden waren

umgestanden 1300 = 44,15 Proz., getötet 1988 = 58,85 Proz.

Die Zahl der umgestandenen Tiere hat ab-, die der getöteten

Tiere zugenommen.

Diese Erscheinung ist darauf zurückzuführen, daß die als

unheilbar erkrankten Tiere frühzeitig zur Tötung gelangten.

(Die Kennzeichnung der zur Tötung nach auswärts verkauften

 

 

Pferde geschieht durch Rücksendung des mit einem Brandmal

versehenen Hufes innerhalb acht Tagen nach der Tötung.)

In 3059 Fällen = 90,56 Proz. stimmte die Schätzung der

entschädigten Tiere mit dem Buchwert überein, in 115 Fällen =

3,40 Proz. (jüngere Pferde und tragende Zuchtstuten) ging sie

über und in 204 Fällen == 6,04 Proz. unter die Versicherungs

summe.

Der Geschäftsbericht legt wiederum zahlenmäßig die Be

rechtigung der Gefahrenklassen dar.

So betrug die Zahl der Schadensfälle:

bei Pferden ohne Beitragserhöhung 4,11 Proz. '

„ „ mit einer ' „ von 2/10 5,66 „

11 n n n n u 3/10 6141 n

n n n n n n 5/10 7158 n

n n H n n n ‘8/10 12,04 n

Der Bericht erwähnt weiter, daß sich die Erhöhung der

Wertsgrenze von 1000 M. auf 1500 M. für die Entwicklung der

Versicherung förderlich erwiesen hat.

Die Kosten für tierärztliche Behandlung und Arzneien be

liefen sich auf 127 377,52 M. = 0,28,2 Proz. und diejenigen fiir

die örtliche Verwaltung auf 46 260,66 M. = 0,10,2 Proz. der

Versicherungssumme.

Was die festgesetzte und zur Auszahlung gelangte Ent

schädigung anbelangt, so betrug dieselbe 1 293 088 M. Hiervon

fielen der Anstalt die Hälfte mit 646 544 M. zur Last. Zu

dieser Summe kamen noch verschiedene andere Ausgaben in der

Höhe von 26 993,89 M., so daß die Gesamtausgabe sich auf

673 537,89 M. belief. Dem standen an Decknngsmitteln

72190,44 M. gegenüber. (Diese Deckungsmittel setzten sich

zusammen aus 60,000 M. Staatsznschuß (gegenüber 40000 M.

früher, Zinsen aus dem Reservefonds usw.).

Die zu verbleibende Restsumme von 601 347,45 M. war also

von der Anstalt (Verband) anfznbringeri. Bei einer beitrags

pflichtigen Summe von 47 791 520 M. betrug somit die Verbands

umlage 1,26 Proz. Dieselbe muß also von sämtlichen Ver»

sicherungsvereinen gleichmäßig geleistet werden.

Die andere Hälfte der Entschädigung mit 646544 M. ist

von den einzelnen Vereinen aufzubringen. Durch Staatsznschuß

von 20000 M. an 182 Vereine mit einer Entschädigung von

über 3,70 Proz. usw. ermäßigte sich obige Summe auf

626046 M. Somit gestaltete sich die durchschnittliche Vereins

umlage auf 1,31 Proz. ‘

Die Gesamtumlage (gleich Orts- und Verbandsumlage) be

lief sich also auf 2,57 Proz. der beitragspflichtigen Summe.

Aus der Verwertung getöteter Tiere wurden 110151,31 M.

gleich 0,21 Proz. der beitragspflichtigen Summe erlöst. Somit

stellte sich der effektiv erforderliche Beitrag im Durchschnitt

auf 2,34 Proz.

Diese Prämie ist in Anbetracht des hohen Risikos und der

geringen Einnahme bei der Pferdeversicherung als eine ziemlich

mäßige anzusehen. Sie konnte nur durch die weitgehendste

Staatshilfe erreicht werden. (Bei zwei größeren deutschen

Versicherungs-Gesellschaften mit 24,4 Millionen Versicherungs

summe betrug z. B. die Durchschnittsprämie 4,07 Proz. Hierbei

ist aber noch zu berücksichtigen, daß die Kosten der tierärzt

lichen Behandlung im Gegensatz zu der staatlichen Versicherung

den einzelnen Besitzern zur Last fallen).

Was die Verteilung der Beiträge nach Prozenten anbelangt, so

gestaltet sich das Verhältnis‘bei den einzelnen Vereinen wie folgt:
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1,26 Proz. bei 26 Vereinen (Verein ohne Schäden) Weiter verwirft der Geschäftsbericht das Coupieren der

1,27 „ —— 2,00 Proz. 68 „ Pferdeschweife, weil im Anschluß daran nicht Selten Starrkrampf

2,01 „ — ‘2,55 „ 151 „ auftritt. Außerdem wird es mit Recht als eine tierquälerische

2,57 (Durchsehnittsbeitrag) 3 „ Handlungsweise hingestellt. Ad. Main-Konstanz.

2,58 Proz. -— 3,00 Proz. 96 „ Vrfi V———

3,01 „ — 4,00 „ 92 „
 

436 Vereine

Der Reservefonds hat die Höhe von 287 597,50 M. erreicht.

Hiervon konnten an Zinsen 10,486,62 M. zur Deckung der

Entschädigungen verwendet werden.

Was die Schadensfälle anbelangt, so stellten sich dieselben

im Berichtsjahre wie folgt:

Krankheiten des Nervensystems und

der Sinnesorgane . . . . 506=14,98 Proz.

II. Krankheiten des Gesäßsystem 152 = 4,50 „

III. „ der Atmungsorgane 369 = 10,92 „

IV. „ „ Verdauungsorgane 934 = 27,65 „

_ V. » „ „ Harnorgane 148 = 4,38 „

VI. „ „ Geschlechtsorgane 59 = 1,75 „

VII. Infektionskrankheiten 59 = 1,75 „

VIII. Parasiten . . . . . . . 21 = 0,62 „

IX. Krankheiten der Haut und Muskeln . 286 = 8,47 „

X. „ „ Knochen und Gelenke 238 = 7,04 „

XI. „ des Hufes 162 = 4,79 „

XII. Vergiftungen . . . . 22 = 0,65 „

XIII. Störung der Ernährung 214 = 6,34 „

XIV. Äußere Einwirkungen . 208 = 6,16 „

Wie beim Rindvieh, so sehen wir auch bei den Pferden

eine ganz genaue Reihenfolge der Erkrankungen. Obenan

stehen die Krankheiten der Verdauungsorgane. Im Berichtsjahre

waren es 934 Fälle = 27,65 Proz. aller Schadensfälle. Weiter

beobachteten wir, daß bei den Krankheiten der Verdauungs

organe die Kolik die meisten Opfer fordert. Sie war dieses Mal

mit 560 Schäden = 16,58 Proz. sämtlicher Verluste vertreten.

Die Leberleiden sind mit 5,30 Proz. gegenüber 5,42 Proz.

im Vorjahre etwas zurückgegangen. Der Bericht heschuldigt

als Ursache dieser Erkrankung das Futter von feuchten, niedrig

gelegenen Wiesen und empfiehlt die Verbesserung der letzteren.

Weiter erhebliche Verluste rufen dieKrankheiten des Nerven

systems und der Sinnesorgane hervor. Hier sind es die Rücken

marksllthmung (127 ‚_= 3,76 Proz.), die Gehirnentziindung (131 =

3,88 Proz.) und der Dummkoller (132 = 3,91 Proz.), die obenan

stehen.

Der Geschäftsbericht weist als krankmachende Ursachen

auf: dunstige, zu warme‘ Stallungen. schlechter Stalluntergrund,

intensive Fütterung mit Kleie, Kleeheu, gemeinschaftliche Auf

stallung von Pferden und Rindvieh usw. hin. Entsprechende

Verbesserungen werden angeregt.

Die Dämpfigkeit war im Berichtsjahre mit 226 Fällen :

6,69 Proz. aller Verluste vertreten. Die durch sie bedingten

Verlustfälle sind zwar gegen das Vorjahr etwas zurückgegangen,

aber immer noch hoch. Das Alter der Pferde macht sich bei

dieser Krankheit stark bemerkbar.

Die schwarze Harnwinde ist mit 99 Fällen=2‚93 Proz. ‘

vertreten (im Vorjahre nur 84). Als Vorbeugungsmittel wird

regelmäßige Bewegung in frischer Luft empfohlen.

Bücheranzeigen und Kritiken.

Vlehseuchen und Herdenkrankhelten in Deutsch-Slldwestairika und

ihre Bekämpfung. Ein Leitfaden für Tierärzte, Offiziere und Farmer

von H. J acobsen, Oberveterinitr in der Kaiserlichen Schutztruppe.

Berlin 1907. Verlag von Richard Schoetz.

Es ist das erste Mal, daß die während eines Feldzuges ge

machten Beobachtungen bei der Seuchentilgung der allgemeinen

Kritik in Buchform unterbreitet werden. Das ist erfreulich und

dankbar anzuerkennen. ‘

Der Verfasser des Buches hatte während seines Aufenthaltes

in Südwestafrika in reichem Maße Gelegenheit, Tierseuchen und

ihre praktische Bekämpfung kennen zu lernen.

Zwar haften diesem Erstlingswerke einige geringe Schwächen

an; sie werden aber ausgeglichen durch die übersichtliche,

gedrungene Behandlung des Stoffes, in dem keine Frage von

Bedeutung unbeantwortet bleibt, und vor allem durch die Angaben

der tatsächlich durchiilhrbaren Maßnahmen zur Abwehr und Unter

drlickung der Tierseuchen in der Kolonie.

Daher wird das Buch dem Kolonialtierarzte die Einfllhrung'in

seine Tätigkeit erleichtern: es gehört zu seiner Ausrüstung. Es

kann aber auch allen deuten warm empfohlen werden, die sich mit

der praktischen Seuchentilgung zu befassen haben. G1.

Neue Einglnge.

(Besprechung vorbehalten.)

Prof. Dr. Frledrich Falke, Die Dauerweiden, Bedeutung, An—

lage und Betrieb derselben unter besonderer Berücksichtigung in

tensiver Wirtschaftsverhältnisse. Unter Mitwirkung von W. Oetken.

Assistent am landwirtschaftlichen Institut der Universität Leipzig.

M. & H. Schaper, Hannover-1907. Preis6 M.

G. Geudens et H. R. Bredo, Dangers que pr6sente le debit du

lait dans les conditions actuelles et remädes a y opposer. Alex

Bril, Stabroeck 1907.

Personalien.

Ernennungen: Tierarzt R. Zierer, Vertreter des Schlachthof

direktors in Pforzheim zum Stadttiorarzt. — V ersetzt: Kreistierarzt

Martin Schulze-Bremervörde in’die Kreistierarztstelle zu Geestemünde.

Nlederlaseungen: Tierarzt Dr. phil. B. Strauch in Hannover,

Hainhölzerstr. 88. -— Verzogen: Tierarzt Ludwig Grassi-Velburg

nach Freystadt (Oberpfalz).

Approbiert: Die Herren HnIr/n'la Juho aus Saaksmaki (Finnland),

Georg Weichbrodt aus Lorgendorf in Hannover; S. Becker aus Karls

ruhe, E. F'raas aus Zell, Rudolf Heyd! aus Plieningen, G‘. Horn aus

Haslach, .llayser aus Stuttgart, Schlcnker aus Tuttlingen, Guslav
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Gehalt 4500 M. bis 6000 M., freie Wohnung usw. Bewerb. bis 15.August

‚ an das Oberbürgermeisteramt. -— Gleiwitz: Assistenztierarzt zum

‘ l. Oktober cr. Gehalt 2400 M. bis 3600 M. und 360 M. Wohnungs—

\ geh]. Bewerb. möglichst bald an den Magistrat.
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(Aus der med. Klinik der Tierärztl. Ho'chschule in Budapest.)

Experimentelle Untersuchungen mit lnhalationen

zerstäubter Lösungen.

Von königl. ung. Tierarzt A. Freund.

Bezüglich der therapeutischen Wirkung der Iuhalationen und

der richtigen Applikation der letzteren, liegen derzeit noch keine,

in jeder Hinsicht Aufklärung erteilende Angaben vor, trotzdem

diese Behandlungsmethode auch in der ticrärzlichen Praxis ziemlich

oft zur Anwendung gelangt. Im übrigen sind diesbezüglich auch

die Menschenärzte nicht einig, ja man kann behaupten, daß die auf

Inhalation basierte Behandlung von den Menschenärztcn nicht sehr

vorteilhaft beurteilt wird. Die Ursache hiervon dürfte darin zu

suchen sein, daß verlllßlichc Untersuchungsdaten darüber, wie tief

das eingeatmete Arzneimittel in die Luftwege eindringen und wie

viel hiervon in den Organismus gelangen kann, nur in höchst

spilrlichcr Zahl zur Verfügung stehen.

Der Zweck der Inhalation besteht einerseits in der örtlichen

Behandlung der erkrankten Luftwege, andererseits, aber infolge der

großen Aufsaugungsfähigkeit der Luftwege, auch in der Behandlung

von Krankheiten entfcrnterer Körperteile. Die Behandlung der Er

krankungen der Luftwege mittelst Inhalationen ist schon seit den

ältesten Zeiten bekannt. Schon Hippokratcs hat bei Erkrankungen

der Lunge Rttucherungen angeraten und sogar einen primitiven

Inhalationsapparat konstruiert, welcher aus einem Topfc mit durch

löchcrtemDeckel und einer in dieses Loch passenden Röhre bestand.

Arctaeus, Celsus und Plinius erwähnen die wohltätige Wirkung

des Einatmens der Sce- und Nadelwaldluft. Im Mittelalter versank

diese Behandlungsmethode vollständig in Vergessenheit, bis sie

endlich durch Johanns de Virgo am Ende des 15. und anfangs

des 16. Jahrhunderts, behufs Heilung der in Italien überaus über

handnehmenden Syphilis, wieder in Aufschwung kam; es wurden

hierbei hauptsächlich Quecksilberinhalationen vorgenommen. Im

17. und 18. Jahrhundert wandte man Inhalationen in Fällen von

Triberkulose, dann bei Kehlkopf— und Lungenkrankheiten an, so daß

zu dieser Zeit und anfangs des 19. Jahrhunderts das auf Inhalation

beruhende Heilverfahren schon eine große Literatur aufwies, deren

Hauptvertrctcr Thomas Beddocs war. Bis dahin verwendeten

die Ärzte zur Inhalation nur solche Medikamente, welche entweder

spontan oder aber bei höheren Wärrnegraden verdampften, oder

‚ aber von unangencbmem Geruch waren. 
Im Jahre 1858 konstruierte

nun Sales-Girons einen Apparat, welcher die Zerstäubung von

in Wasser gelösten Stoffen und deren Inhalierung ermöglicht.

Diese Entdeckung förderte in hohem Maße die Verbreitung der In

halationsthcrapie. Doch zweifclten noch viele daran, daß gelöste

ätol’l‘c in die tieferen Luftwc‘gc gelangen können und behaupteten

im Gegenteil, daß sich die fein zerstäubte Flüssigkeit schon in den

oberen Luftwcgen zu größeren Tropfen vereinigt und dann nieder

schlägt. Gleichzeitig tauchte die wichtige Frage auf, ob staub

ä.hnliche Steife überhaupt in die tieferen Luftwege gelangen können.

Die Beantwortung dieser Frage war besonders von dem Gesichts

punkte aus wichtig, ob in den verschiedenen‘ Bergwerken und in

Räumlichkeiten, deren Luft durch schädliche Substanzen verunreinigt

ist, das Einatmen dieser Luft auf die Arbeiter von schädlichem

Einfluße sei? Von der Mehrzahl der älteren Autoren wurde dieser

schädliche Einfluß anerkannt. Auch von Virchow, der hinsicht

lich der Entstehungsweise der Lungcnanthrakose anfänglich der An

schauung war, ‘daß das Pigment nichts anderes als durch Zer

fall von roten Blufikörperchen entstandene Pigmentschollen dar-Ä

stellt, wurde noch im Jahre 1866 auch die Möglichkeit der wahren

Anthrakosc zugegeben. Merkel hält die Ablagerung von Kohlen

staub im Lungengewebe nur bei katarrhalischem Zustande der

Bronchien für möglich. Arnold machte bei seinen zahlreichen

Experimenten an Kanin'chen und Hunden die Erfahrung, daß der

Staub in das Lungenparenchym der Versuchstiere eingedrungen war.

Trotzdem nimmt er aber an, daß unter normalen Umständen die

Staubkörnchcn durch die Flimmerbewegung der Schleimhautepithelicn

nach außen befördert bzw. beim Husten mit den Schlcimmassen hin- '

ausgeschleudert werden, falls dieselben nicht häufig und nicht in

großer Menge in die Luftwege gelangen oder aber die Schleimhaut

entzündet ist. Neuestens gelangten Vansteenberghe und Grysez

auf Grund ihrer an Kaninchen angestellten Versuchen zu dem Schluß,

daß Pigmentkörnchen vom Darm aus durch Vermittlung des Lymph

bzw. Blutlaufes in das Lungenparenchym gelangen. Demgegenüber

glauben Küß und Lobstein, desgleichen Basset den Beweis ge

liefert zu haben, daß die Pigmentkörner durch die Luftwege in die

Lunge geraten. — Bezüglich der zerstäubten Flüssigkeiten kam

Pietra-Santa zu dem Ergebnis, daß dieselben nicht einmal in den

Kehlkopf gelangen. Nach Salcs-Girons sollen die inhalierten

Stoffe aus dem Grunde nicht in die tiefergclegencn Luftwege der

Versuchstiere gelangen, weil die letzteren unter normalen Verhält
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nissen durch die Nase atmen, und infolgedessen sich die Stoffe

schon in der Nasenhöhle niederschlagen, während beim Menschen,

der auch durch den Mund Stoffe einatmen kann, sich die Sache

anders verhält. Nach Lazarus unterliegt es keinem Zweifel mehr,

daß zerstäubte Stoffe selbst in die tiefer gelegenen Luftwege

gelangen.

In der Veterinärliteratur erwähnt zuerst Vogel die Inhalation.

Ellenberger, der sich mit dieser Frage sehr eingehend beschäftigte,

weist auf die Vernachlässigung dieses Heilverfahrens von seiten der

Tierärzte hin. Von den tierärztlichen Autoren haben es nur Müller

und Poeschel versucht, den Wert der Inhalationen auf experimen

tcllem Wege festzustellen. Zunächst fand Müller, daß fein zer

stäubte Flüssigkeiten beim Hund nicht einmal in den Kehlkopf ge—

langen, nimmt aber an, daß sich verflüchtigende Stoffe, wie ätherische

Öle, schon aus dem Grunde tiefer in die Luftwege eindringen, weil

sie während der Zerstäuhung zum Teil in gasförmigem Aggregats

zustand übergehen. Poeschel stellte Experimente an Vögeln,

Kaninchen und Hunden an, indem er Gase, Dämpfe, dann mit dem

Siegelsehen bzw. Bullingschen Apparat zerstäubte Lösungen und

endlich bei Anwendung des Schenkschen Apparates Stoffe in

Pulverform inhalieren ließ. Seine Versuche ergaben, daß Gase und

Dämpfe in die tiefer gelegenen Luftwege gelangen, während zer

  

stäubte Flüssigkeiten sowie Stoffe in l’ulverform sich schon am

Eingang in die Nasenhöhle niederschlagen; bei Mundatmung vermögen

jedoch auch die zerstäubten Lösungen bis zum oberen bzw. sogar bis

zum unteren Drittel der Luftröhre vorzudringen und, nachdem sie sich

dortselbst kondensiert hatten, bis in die kleineren Bronchien hinab

zufließen. Die durch das Maul eingeatmeten pulverförmigen Stoffe

gelangten ebenfalls in die tieferen Luftwege. Bezüglich der Pferde

und Rinder nahm Poeschel an, daß die anatomische Gestaltung

der Nasenhöhle sowie der Mangel geeigneter Vorrichtungen von

vornherein die Möglichkeit ausschließen, flüssige oder pulverisierte

Stoffe durch die Nase in die tiefer gelegenen Luftwege dieser Tier

gattungon einbringen zu können.

=l= * *

Da die Ansichten darüber, wie weit in den Luftwegon zer

stäubte Flüssigkeiten vorzudringen vermögen, noch immer erheblich

divergierend sind, entschloß ich mich zur Vornahme einiger Ver

suche mit verschiedenen Inhalationsapparaten.

Die zur Inhalation bestimmten Stoffe können in dreierlei Gestalt

zur Anwendung gelangen, und zwar als Gase bzw. Dämpfe, als Pulver

und schließlich als zerstäubtc Lösungen. Meine Experimente wurden

lediglich mit zerstäubten Lösungen durchgeführt in der Weise. daß

ich farbige Lösungen einatmen ließ und unmittelbar darnach die

Versuchstiere tötete, um mittelst Sektion feststellen zu können, wie

tief die farbigen Lösungen in den Luftwegen vorgedrungen waren.

Die Inhalationsapparate werden nach drei verschiedenen

Systemen angefertigt. In die erste Gruppe gehören die nach dem

 

 

Prinzipc Sales-Girons’ konstruierten Apparate, bei welchen die

Zerstäubung in der Weise erfolgt, daß die Flüssigkeit in feinem

Strahl mit sehr großer Kraft gegen eine Metallplatte anprallt.

Bei den zur zweiten Gruppe gehörenden Matthieuschen und

Bergsohnschen Inhalationsapparaten bewirkt ein verdichteter

Luftstrom die Zerstäubung der Lösungen.

Endlich werden bei den nach dem System von Siegel

konstruierten Apparaten die gelösten Stoffe durch Wasserdämpfe

mitgerissen, wobei die Lösungen in feine Teilchen zerfallen.

Bei den Experimenten fanden der Siegelsche Apparat, der

Bullingsche Thermovariator und der Waßmuthsche Zerstäubungs—

apparat Anwendung. Die Beschreibung des allgemein bekannten

Siegelschen Apparates erscheint überflüssig. Der Bullingsehe.

Apparat (Fig. l) unterscheidet sich vom Siegelschcn Inhalator

nur insofern, als im Kessel des ersteren ein höherer Dampfdruck

erzielt werden kann und das die Lösung enthaltende Gefäß durch

eine in seiner Seitenwand angebrachte schmale Spalte mit der vom

Kessel kommenden Röhre in Verbindung steht, wodurch es

 

Figur 2‚

ermöglicht wird, daß die Flüssigkeit in äußerst feine Teilchen mit

einem Durchmesser von etwa 0,0006 mm zerstäubt wird. Außerdem

steht das Ausführungsrohr des Kessels mit einem längeren und vier

trichterförmige Seitenöffnungen tragenden Rohr in Verbindung,

dessen Seitenöfi‘nungen mittelst eines Blechschicbers nach Belieben

geschlossen bzw. gcöfinet werden können. Nahe dem freien Ende

des letzterwähnten Rohres ist ein Thermometer befestigt, um die

Temperatur der ausströmenden Dämpfe direkt messen zu können.

Durch das Schließen bzw. Öffnen der trichterförmigen Seiten—

öffnungen kann die Temperatur der ausströmenden Dämpfe derart

geregelt werden, daß nach Schließung aller Seitenöffnungen Dämpfe

von 500 C, nach deren Öffnung hingegen solche von 36 bis 37" C‘

die Röhre verlassen. (Die aus dem Siogelschen Apparat ‚aus

strömenden Dämpfe haben eine Temperatur von höchstens 300 C.)

Mit Hilfe des Waßmuthschen Apparates kann die Luft irgend—

eines geschlossenen Raumes mit feinen Dämpfen von Lösungen

imprägniert werden, welch letztere dann von dem daselbst weilendeu

Menschen oder Tier eingeatmet werden. Der Apparat besteht aus

einem kleinen Kessel (K), welcher fünf Atmosphären Druck auszu

halten vermag und mit einem Manometer (M) versehen ist. Aus

dem Kessel führt eine Rohrß<;hlange (S), an deren Ende der ‚Zar
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stäuber (Z) angebracht ist. Die zu zerstäubende Lösung wird oben

in einem Glasbehälter (B) untergebracht und fließt dorther durch

einen Gummischlauch zum Zerstäuber hinab. Um die Lösung in

möglichst feine Teilchen zerstäuben zu können, erwärmt man die den

Wasserdampf führende Rohrschlange (S) mittelst einer unter dieselbe

gestellten Lampe, infolgedessen die entwickelten Dämpfe überhitzt

werden. Der überhitzte trockene Dampf reißt nun fünfmal so viel

Flüssigkeitsteilchen mit sich, als der nicht überhitzte Dampf, und

sind dabei auch die Flüssigkeitspartikelchen 50mal kleiner als sonst.

Der Apparat kann für Heizung mit Alkohol, Leuchtgas oder Elek

trizität eingerichtet werden.

Versuche.

Inhalationen mit dem Slegelschen Apparat.

a) Inhalationen durch die Nase.

Die Versuche wurden in folgender Weise ausgeführt:

Die Versuchshunde wurden auf einen Tisch gestellt und

nach Zubinden ihres Maules (behufs Verhinderung des Eindringens

der zerstäubten Flüssigkeit durch das Maul) durch zwei Gehilfen

in sitzender oder aber liegender Stellung mit; gestrecktem Kopf ge

halten. Der Apparat wurde so aufgestellt, daß die die Dämpfe

führende Glasröhre sich mit der Nase des Versuchstieres in gleicher

Höhe befindet. Dann wurde an das freie Ende der Röhre ein 8 cm

langer Gummischlauch mit einem Durchmesser von 2 cm befestigt

und dessen Ende vor die Nasenöii‘nungen des Tieres gehalten.

Bei Pferden wurde der Kopf durch einen Gehilfen und durch

einen andern der Apparat gehalten. Der Gummischlauch wurde in

die rechtsseitige Nasenöffnung, gegen den unteren Nasengang ge

richtet, eingeführt, und dann die andere Nasenöfinung mit der

Hand zugehalten.

Zu den Versuchen wurde eine 0,5—1,0 prozentige wässerige

Methylenblaulösung verwendet. Die Tötung der Versuchstiere er

folgte in der Regel mit Chloroform, indem Hunden 10 ccm, Pferden

30 ccm von demselben direkt ins Herz eingespritzt wurden. Ich

wählte diese Art der Tötung aus dem Grunde, weil dabei die Atmungs

bewegungen nicht beeinflußt werden und der Tod ziemlich rasch

eintritt. Die Tötung der Versuchstiere wurde übrigens unmittelbar

nach der Beendigung der Inhalation vorgenommen. ‘

I. Versuch. Ein 4jähriger, mittelgroßer Schäferhund atmete in

sitzender Stellung mit ausgestrecktem Kopf 35 Minuten lang zer

stäubte Methylenblaulösung ein. Das Ansatzrohr des Apparates

wurde direkt in das rechte Nasenloch eingeführt. Das Tier, anfangs

unruhig, atmete später ziemlich tief und hustete während der ganzen

Dauer des Versuches nicht.

Sektionsbefund: Die Nasenötl'nungen und deren Umgebung,

sowie der rechtseitige untere Nasengang bis zum Rachen hinab

dunkelblau, der mittlere und obere Nasengang bis zum Siebbein

dagegen lichtblau. Links ‘in der unteren Hälfte der drei Nasengänge

sind lichtblaue Streifen sichtbar, während die höher gelegenen Teile

derselben bloß Spuren einer Blaufärbung zeigen. Die Rachenschleim

haut ist mit lichtblauem Schleim bedeckt. In den übrigen Teilen

der Rachenhöhle, ebenso wie in den weiter rückwärts folgenden

Luftwegen keine Spur der Farblösung zu sehen. Die Schleimhaut

der Speiseröhre lichtblau verfärbt, und im Magen blau gefärbter,

schaumiger Schleim in großer Menge.

II. Versuch. 3jähriger Rattlerbastard atmete in liegender

Stellung 30 Minuten lang zcrstiiubtc Methylenblaulösung ein,

wobei das Ansatzrohr unmittelbar vor die Nasenöffnungen des

Tieres gehalten wurde. Das Tier atmete sehr ruhig und hustete

während der ganzen Zeit nicht.

Sektionsbefund: Beide Nasenöfinungen, sowie deren Um

gebung dunkelblau. Sowohl der rechtsseitige als auch der links

seitige untere Nasengang bis zur Rachenhöhle, der mittlere und der

obere Nasengang dagegen nur in seiner unteren Hälfte blau gefärbt,

während in den oberen Teilen desselben bloß eine blaßblaue Ver

färbung und stellenweise zerstreut blaue Farbianteilchen sichtbar

sind. Die Schleimhaut des Rachens, des Kehlkopfes und der Luft

röhre bis zum achten Luftröhrenring hinab läßt nur eine Andeutung

von blauer Farbe erkennen, während der weiter kaudal folgende

Abschnitt der Luftröhrenschleimhaut ganz normal erscheint.

III. Versuch. 8jährige, 156 cm hohe Stute. Dieselbe atmete

20 Minuten lang zerstiiubte Methylenblaulösung ein. Das Ansatz

 

rohr des Apparates wurde in die rechte Nasenöfinung 3 cm tief ein—

geführt. Das Tier ließ sich die Inhalation recht gut gefallen. Tötung

5 Minuten nach der Beendigung der Inhalation durch Genickstich.

Sektionsbefund: Die Ränder der rechten Nasenöffnung sowie

die rechtsseitigen Nasengänge und die Siebbeinzellen lichtblau ge

färbt. Der größte Teil der eingeatmeten Lösung hat sich am Ein

gang der Nasenöffnung, ungefähr an der Stelle, wo sich das freie

Ende des Ansatzrohres befand, niedergeschlagen, indem an dieser

Stelle die Schleimhaut dunkelblau erscheint. In der Rachenhöhle

befindet sich zwar ein blau verfärbter Schleim, doch erscheint die

Schleimhaut dortselbst nicht gefärbt. Anderwärts keine Spur der

zerstäubten Lösung wahrzunehmen.

IV. Versuch. Eine 6jährige, 158 cm hohe Stute atmete

35 Minuten lang die zerstäubte Methylenblaulösung ein, wobei die

Atemzüge ganz ruhig waren

Sektionsbefund: Die Schleimhaut unmittelbar hinter der

rechten Nasenöffnung dunkelblau, die Siebbeinzellen lichtblau ver

färbt, in den Nasengängen dagegen nur blaue Streifen in spärlicher

Anzahl wahrnehmbar. In den linksseitigen Nasengängen, sowie in

den übrigen Abschnitten der Luftwege keine Spur einer blauen

Färbung nachweisbar; nur in der Rachenhöhle findet man blau ge

färbten Schleim.

b) Inhalationen durch das Maul.

Diese Versuche kamen bloß bei Hunden zur Ausführung. Die

beiden Nasenöfl'nungen der Tiere wurden behufs Verhinderung der

Nasenatmung fest mit Baumwolle verstopft und die Tiere mit auf

gesperrtem Maul durch einen Gehilfen festgehalten.

Sobald sich im Maul in größerer Menge Schleim gesammelt

hatte, wurde dem Tier das Abschlucken desselben gestattet. Während

der Inhalation wurde die Zunge des Tieres des öfteren hervor

gezogen und der Zungenrücken herabgedriickt, um das Eindringen

der zerstäubten Lösung in den Kehlkopf zu erleichtern. Das übrige

Verfahren wie in den früher angeführten Versuchen.

V. Versuch: Ein zweijähriger, gutgenährter, mittelgroßer Hund

atmete in liegender Stellung sieben Minuten lang zerstäubte

liiethylenblaulösurig ein; der Versuch konnte wegen Sträubens des

T iercs nicht weiter fortgesetzt werden. Das Ansatzrohr des

Apparates wurde in das Maul des Tieres eingeführt.

Sektionsbefund: Der harte Gaumen und das Gaumensegel,

ferner der Zungenrücken, die Schleimhaut des Rachens, des Kehl

kopfes und die untere Luftröhrenwand der ganzen Länge nach,

desgleichen auch die Schleimhaut der Speiseröhre lichtblau. In den

Bronchien keine blaue Färbung mehr. Im Magen viel schaumiger,

blau gefärbter Schleim.

VI. Versuch: Ein dreijähriger, mittelgroßer Dachshund atmete

30 Minuten lang zerstäubte Methylenblaulösung ein; das freie Ende

des Ansatzrohres wurde in die Maulhöhle des Versuchstieres ein

geführt. Das Tier atmete während der ganzen Dauer des Versuchs tief.

Sektionsbefund: Die Schleimhaut des harten Gaumens, des

Gaumensegcls, des Zungenrückens, des Rachens und des Kehlkopfes

blau gefärbt. An der die untere Hälfte des vierten bis achten

Luftröhrenringes überziehenden Schleimhaut ein breiter blauer

Streifen sichtbar. Jene Schleimhautduplikatur, welche sich an der

Verzweigungsstelle der Luftröhre, sowie des Bronchns erster Ordnung

im vorderen Lappen der rechten Lunge als eine in das Lumen

hineinragende Kante präsentiert. blau gefärbt. Eine ganz minimale

blaue Färbung läßt die erwähnte Schleimhautduplikatur auch noch

in den Bronchien zweiter Ordnung des übrigen rechten Lungen

lappens erkennen, während weiter rückwärts bzw. in der linken

Lunge keine blaue Färbung mehr wahrnehmbar ist.

VII. Versuch: Ein alter, großer Dachshund atmete in sitzender

Stellung 25 Minuten lang ein, wobei das eine Ende des Ansatz

rohres ihm unmittelbar vor das Maul gehalten wurde. Die Atmungs

bewegungen waren beschleunigt und oberflächlich.

Sektionsbefund: Die Schleimhaut des harten Gaumens, des

Zungenrückens, des Rachens und des Kehlkopfes, sowie der

Luftröhre und zwar in der letzteren an der unteren Fläche des

30.—36. Ringknorpels, blaßblau. An der Verzweigungsstelle des

Hauptbronchus des hinteren Lungenlappens nur mikroskopisch

Körnchen von Methylenblau nachweisbar, sonst ist die Schleimhaut

der Luftwege frei von Verfärbung.
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lnhalationen mit dem Bulllngsehen Apparat.

‚ a) Inhalationen durch die Nase.

Der Vorgang war hier derselbe wie beider Anwendung des

Siegelschen Apparates. Die Temperatur der ausströmenden Dämpfe

schwankte zwischen 40—4.20 C.

VIII. Versuch: Ein vierjähriger, mittelgroßer Foxterrierhund

atmete in sitzender Stellung 30 Minuten lang zerstäubte Methylen

blaulösung ein. Das Ansatzrohr des Apparates wurde unmittelbar

vor der linken Nasenöffnung des Tieres gehalten. Zu Beginn des

Versuches war das Tier sehr unruhig, beruhigte sich aber später

und atmete dann ruhig. '

Sektionsbefund: Der Rand der Nasenöffnungen und deren

Umgebung dunkelblau. Der linksseitige untere Nasengang bis zur

Rachenhöhle, ‚der mittlere und der obere Nasengang aber nur in

ihrer unteren Hälfte blau gefärbt. Rechts erscheint nur das untere

Drittel der Nasengänge bläulich. In den übrigen Abschnitten der

Luftwege keine blaue Färbung nachweisbar.

‚ IX. Versuch: Ein 2‘/, jähriger, mittelgroßer Dachshund atmete

in sitzender Stellung und mit ausgestrecktem Kopf und Hals

30 Minuten lang zcrstäubte ltfethylenblaulösung, wobei das Ansatz

rohr des Apparates sich unmittelbar vor der Nase des Tieres be

fand, so daß die Lösung vorwiegend in die linke Nasenöffnung ge

langte. Das Tier atmete von Anfang an ruhig.

Sektionsbefund: Die Ränder der Nasenöffnungen und deren

Umgebung dunkelblau gefärbt. Die linksseitigen Nasengängc überall,

die rechtsseitigen dagegen nur in ihrer unteren Hälfte blau gefärbt.

Der Zungenrüeken, das Gaumensegel und die Rachensch_leimhaut

dunkelblau. An anderen Stellen keine blaue Färbung sichtbar.

X. Versuch: 15ja'ihrige, 156 cm hohe entkräftete Stute, welche

nicht mehr aufstehen konnte, atmete in der Seitenlage, während

ihr Hals gestützt und ihr Kopf ausgestreckt wurde, 30 Minuten

lang zerstäubte Ilrlethylenblauh'isung. ‘ ~

Sektionsbefund: Die Innenfläche der rechten Nasenflügel

dunkelblau. Der mittlere Nasengang derselben Seite läßt nur eine

geringe, der untere dagegen intensiv blaue Verfärbung erkennen.

Der mittlere Abschnitt der Nasenscheidewand, die Siebbcinzellen,

der Kehlkopfdeckel und der Eingang der Morgagnischen Höhlen

ebenfalls blau verfärbt. In der linken Nasenhöhle, sowie in den

übrigen Luftwegen nicht einmal Spuren von blauer Farbe zu sehen.

XL Versuch: Eine 18jährige, 152 cm hohe Stute atmete

stehend bei gestrecktem Kopf und Hals 25 Minuten lang zerstäubte

Methylenblaulösung ein. Das Tier verhielt sich während des Ver

suches sehr unruhig, infolgedessen das Ansatzrohr oft aus der Nasen—

öffnung herausglitt. Tötung durch Verblutung.

Sc kti on sbefund: Rechts die Ränder der Nasenötfnungen, ferner

der untere Nasengang und das Siebbein dunkelblau, der mittlere

und der obere Nascngang„ sowie die Rachenschleimhaut dagegen

blaßblau. Eine minimale blaue Färbung erkennt man auch noch

im Kehlkopf, während weiter nach rückwärts keine Blauf'ärbung

wahrnehmbar ist. -

Xll. Versuch: Ein neunjähriger, 165 cm hoher Wallach, mit

Kavernen im vorderen Teile der linken Lunge, atmete bei normaler

Kopfhaltung 30 Minuten lang zerstäubte Methylenblaulösung ein;

er atmete dabei ruhig und tief.

Sektionsbefund: Die rechtsseitigen Nasenflügel, der untere

Nasengang, das Siebbein, die Schleimhaut des Rachens und des

Kehlkopfcs intensiv blau gefärbt, der mittlere und obere Nasengang

dagegen blaßblau. An der Schleimhaut der unteren Luftröhrenwand

zwischen dem 24.*32. Knorpelring ein 2 Finger breiter, ferner vom

38. Ring ab bis zur Luftröhronverzweigung ein 5 cm breiter bläu

licher Streifen sichtbar.

b) Inhalationen durch das Maul.

Das Verfahren wie bei der Anwendung des Siegelschen

Apparates.

XIII. Versuch. Ein alter, mittelgroßer Rattlerbastard atmete

in sitzender Stellung 30 Minuten lang zerstäubte Methylenblaulösung.

Dasv Tier verhielt sich anfangs sehr unruhig, zog die Zunge zurück,

infolgedessen der Zungenrilcken den Weg zur Rachenhöhlc verlegt

hatte, später atmete es aber ruhig und hielt das Maul freiwillig offen.

Sektionsbefund: Der Zungenriicken, die Schleimhaut des

Rachens und des Kehlkopfes intensiv blau, die Schleimhaut der

 

unteren Luftröhrenwand zwischen dem 12. und 15. Knorpelring blaß

blau. An der Verzweigungsstelle der Luftröhre die Schleimhaut der

hervorstehenden Kante blau gefärbt.

XIV. Versuch. Ein dreijähriger, kleiner Rattlerbastard atmete

in sitzender Stellung 30 Minuten lang zerstäubte Methylenblaulösung

und verhielt sich dabei ruhig.

Sektionsbefund: Der Zungenrlicken, der harte Gaumen, die

Rachen- und die Kehlkopfschleimhaut dunkelblau. Die Teilungsstelle

der Luftröhre, sowie jene der Hauptbronchien aller Lungenlappen

an der Abgangsstelle der ersten zwei Seitenäste blaßblau verfärbt.

XV. Versuch. Ein dreijähriger, mittelgroßer Hund atmete in

sitzender Stellung 25 Minuten lang zerstäubte Methylenblaulösung,

wobei dem Tier die Nascnöffnungen zugehalten wurden. Wegen

großer Unruhe des Tieres mußte das Experiment öfters unterbrochen

werden. .

Sektionsbcfund: Der Zungenrtlcken, der harte Gaumen, die

Rachen- und die Kehlkopfschleimhaut dunkelblau. Die Schleimhaut

der Luftröhre ihrer ganzen Länge nach hellblau. An der 'l‘eilungs—

stelle der Luftröhre und ebenso auch an der Abgangsstelle der

ersten drei Bronchusäste der vordersten Lungenlappen, bzw. an

der Abgangsstelle der ersten sechs Bronchusäste der übrigen

Lungenlappen blaue Verfärbung wahrnehmbar.

Inhslationen mit dem Wnssmuthsehen Apparat.

Ein geschlossener Raum mit einem Fassungsvermögen von etwa

4 cbm wurde mit Hilfe des darin aufgestellten Apparates dicht mit

zerstäubter Methylenblaulösung erfüllt und sodann dorthin das Ver

suchstier auf die Dauer von einer halben bis ganzen Stunde ein

gesperrt. Der Apparat funktionierte aber auch während dieser Zeit

beständig. Die Tötung erfolgte mittelst Chloroform.

XVI. Versuch. Zweijithriger, mittelgroßer Rattlerhund. Ver

suchsdauer eine halbe Stunde.

Sektionsbefund: Die Nasenflügel und die Ränder der Nasen

öfi'nungen dunkelblau, in den Nascngängen blaue Streifen, der Zungen—

riicken, die Schleimhaut des Rachens und des Kehldeckcls dagegen

blaßhlau. An der Teilungsstelle der Luftröhre die Schleimhaut eben—

falls blau verfärbt, anderwärts dagegen keine Spur der eingeatmeten

Lösung wahrnehmbar.

XVII. Versuch. 4jähriger, mittelgroßer Bullterrierhund„ Ver

suchsdauer -“/, Stunden.

Sektionsbefund: Die Nasenflügel, die Ränder der Nasen

öfl‘nungen, ferner der untere Teil der Nasengänge dunkelblau, der

Zungenrtlckcn und der Kcbldeckel dagegen blaßblau gefärbt.

XVIII. Versuch. 2‘/,jähriger, kleiner Rattlerbastard.

suchsdauer eine Stunde.

Tier ganz betäubt.

Sektionsbefund: Die Ränder der Nasenöffnungen, ferner

die Nasengänge, der Zungenrllcken, sowie die Keblkopfschleimhaut

blaßblau, die Schleimhaut der Luftröhre ohne Verfärbung, während

die8chleimhaut der Hauptbronchien aller Lungenlappen bis zum

Abgang der erten Broncbialzweige blau gefärbt erscheint.

XIX. Versuch. Alter, kleiner Hund. Versuchsdauer 1/‚ Stunde.

Sektionsbefund: Die Ränder und die Umgebung der

Nasenöffnungen, die Nasengänge, der Zungenrücken und der Kehl

deckel blaßblau. Die Schleimhaut der unteren Luftröhrenwand läßt

eine blaßblaue Schattierung erkennen. An der Teilungsstelle der

Luftröhre und der ersten zwei Äste der Hauptbronchien die

Schleimhaut der daselbst hervorstehenden Kanten hlaßblau gefärbt.

XX. Versuch. .Alter, großer Foxterrierhund. Versuehsdauer

eine Stunde.

Sektionsbefund: Die Ränder der Nasenöffnungen, die Nasen—

gänge, der Zungenrtlcken und der Kehldeckel blaßblau gefärbt.

XXI. Versuch. 3 jähriger, mittelgroßer Hund. Versuchsdauer

3/‘ Stunde.

Sektionsbefund: Die Ränder der Nasenöffnungen, die Nasen

gänge, der Zungenrücken, der Kehldcckel, sowie die Schleimhaut

der Luftröhre in ihrer ganzen Länge blaßblau. An derTeilungs

stelle der Luftröhre, ferner im Bereiche der linken Lungenlappen

an der Übergangsstelle des fünften Zweiges der Haupthronchus,

außerdem in einem kleinen Bronchus in der Nähe der Lungenspitze

und schließlich an der Ursprungsstelle der ersten zwei Nebenäste

der Bronchien zweiter Ordnung im hinteren Lappen die daselbst in

Ver—

Zum Schlusse des Experiments war das
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das Lumen hineinragenden Kanten blau verfärbt.

Lungenhälfte keine blaue Färbung sichtbar.

XXII. Versuch. 3jähriger, mittelgroßer Hund. Versuchs

dauer 3/4 Stunden. Es gelangte in diesem Fall eine wüsscrige

Ilitmatoxylinlösung zur Einatmung.

Sektionsbefund: Nach Befeuchtung der Schleimhaut der

Luftwege mit Kalilange entstand am Rande der Nasenöffnungeu,

ferner an der Schleimhaut der Nasengitnge, des Znngenrückens,

des Rachens und des Kehlkopfes bis hinter die Stimmritze eine

dunkelblaue Färbung, während in der Luftröhre und an deren

Teilungsstelle nur eine sehr schwache Blaufärbung wahrzunehmen

war. An anderen Stellen der Atmungsorgane war das Hämatoxylin

nicht nachweisbar.

In der rechten

=l‘ * *

Das Ergebnis meiner Experimente läßt sich in folgendem

zusammenfassen: -

luha|atlonen mlt dem Slepelschen Apparat. Bei Hunden dringen

die mit diesem Apparat zerstäubten und durch die Nase ein

geatmeten Lösungen bis in die vorderen Luftwege (in die Nasen

höhle und in geringerer Menge auch in die Rachenhöhle) vor.

In einem Falle konnte man die eingeatmete Farblösung sogar

auch im Anfangsteil der Luftröhre nachweisen. Demgegenüber

gelangen die durch die Maulhöhle eingeatmeten zerstäubten

Lösungen bis in die unteren Abschnitte der Luftröhre und his zur

Abgangsstelle der ersten Nebenttste der Hanptbronchien.

Bei Pferden schlägt sich der größte Teil der zerstäubten

Lösung in der unteren Hälfte der Nasenhöhle nieder, während in

die Rachenhöhle kaum etwas von derselben gelangt.

Inhllatlonon mit Idem Bulllnpcchen Apparat. Bei Hunden dringen

die durch die Nase eingeatmeten zerstäubten Lösungen bis in die

Rachenhöhle vor, während sich die durch die Maulhöhle ein

geatmeten Lösungen selbst noch an der Abgangsstelle des zweiten

bzw. dritten Nebenastes des Hauptbronchus, ausnahmsweise sogar

in sämtlichen Bronchialitsten erster Ordnung nachweisen lassen

Bei Pferden gelangt die durch die Nasenhöhle inhalierte

Lösung nicht nur in die Nasen- und Rachenhöhle, sondern in ge

ringer Menge auch in den Kehlkopf, sowie in die hinteren Abschnitte

der Luftröhre.

Inhalatlonen Inlt dem Wassmuthschen Apparat. Bei Hunden

gelangen die durch die Nase und teilweise auch die durch die

Maulhöhle eingeatmeten zerstänbten Lösungen bis zur Abgangs

stelle des vierten bis fünften Nebenastes der Hauptbronchien, sowie

in die Bronchien der vorderen Lungenlappen.

Meine Experimente liefern demnach einen weiteren

Beweis dafür, daß die nur grob zerstüubten Lösungen sich

schon unmittelbar hinter den Nasenöffnungen, somit im

vorderen Teile der Nasenhöhle niederschlagen, während

die fein zerstttubten Lösungen auch in die Rachenhöhle und

in einzelnen Fällen sogar in die Anfangsteile der Luft

röhre gelangen. Bei Hunden kann außerdem die durch

die Maulhöhle inhalierte fein zerstäubte Lösung auch in

die größeren Bronchien, ja selbst in die kleineren

Bronchien der vorderen Lungenlappen eindringen, doch

erreicht dieselbe nie die Alveolen.

Dem Vordringen der Dämpfe in den Luftwegen können drei

Faktoren entgegenwirken:

l. die anatomischen Verhältnisse der Luftwege;

2. die Strömnngsverhttltnisse der Flüssigkeiten bzw. der Dämpfe;

3. die Temperaturdifferenz zwischen den Dämpfen einerseits

und den Luftwegen andererseits.

Es ist allgemein bekannt, daß die Haustiere unter normalen

Verhältnissen durch die Nase atmen, bzw. daßkdas Pferd durch die

Maulhöhle nicht atmen kann. Die zerstäubten Lösungen müssen

demnach durch die verhältnismäßig engen Nasenöffnungcn, ferner

durch die mehrmalige Erweiterungen und Verengerungen bildenden

Nasengänge strömen.

Bei der Einatmung durch die Maulhöhle wirkt dem Vorwärts

dringcn der Dämpfe hinwiederum einerseits die durch den Zungen

rücken und das Gaumensegel gebildete schmale Spalte, anderseits

die beim Übergang der Rachenhöhle in den Kehlkopf entstehende

Biegung entgegen. Aber auch in den weiter rückwärtsliegenden

 

Luftwegen finden die eingcatmeten Stoffe noch zahlreiche Wider

stünde, so in der Stimmritze, in den Unebenheiten der Kehlkopf

wand und in der beträchtlichen Länge der Luftröhre.

Das Strömen von Flüssigkeiten durch verengte Stellen wurde

von Ceradini, Krehl und Mai experimentell studiert und dabei

gefunden, daß der zentrale Teil der Flüssigkeitsitule sich in pfeil

grader Richtung vorwärts bewegt, während gegen die Peripherie

der Röhre eine Wirbelströmung entsteht. Ein ähnliches Resultat

erhielt ich durch nachstehende Experimente. In einer Blechrinne

wurden an mehreren Stellen Verengerungen und Erweiterungen von

verschiedenem Grad durch Anbringen von Querwünden hervorgebracht.

Bei etwas schräger Haltung der Rinne wurde nun in dieselbe Wasser

gegossen und auf die Wasserfläche dann Lycopodium gestreut.

Ich konnte nun konstatieren, daß der zentrale Teil der Flüssigkeit

sich vor und hinter denVerengernngen gerade bewegt, während dieselbe

in der Nähe der Seitenwände in kreisförmige, wirbelnde Strömung

geriet, und infolgedessen an der Oberfläche des zum andern Ende der

Blechrinne gelangten Wassers nur sehr wenig Lycopodium sichtbar

war. Als ich dann anstatt Lycopodium sehr feinen Eisenstaub auf

das Wasser streute, so fiel von demselben der größte Teil aus an

jenen Stellen, wo die Flüssigkeit Verengerungen zu passieren ge

zwungen war, und es gelangte nur ein kleiner Teil davon in das distale

Ende der Rinne. Ähnlich verhält sich die Strömung der Teilchen fein

zerstüubter Flüssigkeiten in Röhren. In diesem Verhalten liegt .es

nun, daß ein erheblicher Teil der zum Einatmen bestimmten Stoffe

sich schon in den vordersten Luftwegen niederschlägt. Entsteht

schon beim Ausströmen derFlüssigkeitsteilchen aus dem Zerstitubungs

apparat, also noch vor den Nasenöffnungen, eine Wirbelbewegung

der Teilchen und gerät infolgedessen ein gewisser Teil derselben

hier in Verlust. Durch die verhältnismäßig engen Nasen

öffnnngen gelangt ferner nur ein verhältnismäßig geringer Teil der

zerstäubten Flüssigkeit, welche sodann an den Verengerungen und

Erweiterungen der Luftwege wiederum in Wirbelbewegung geraten.

Diese Wirbelbewegung hat es aber zur Folge, daß die in der ein

geatmeten Luft enthaltenen und zpezitisch schwereren kleinsten

Flüssigkeitsteilchen an den erwähnten Stellen der Luftwege ver

hältnismäßig lange und dabei in langsamcrer Bewegung verweilen,

infolgedessen sie dann Zeit genug haben, sich aus der spezifisch

leichteren Luftsäule nicderzuschlagen. Je gröber die Zerstäu

bung, um so weniger vermag die zerstäubte Flüssigkeit

vorzudringen, weil deren einzelne Teilchen um so schwerer

sind und infolgedessen auch das Niederschlagen derselben

in den Luftwegen um so leichter und um so näher den

Nasenöffnnngen stattfinden kann.

Mit Rücksicht auf die vorher geschilderten Verhältnisse erscheint

es demnach zweckmäßig, Hunde und sonstige kleinere Haus

tiere durch die Maulhöhle einatmen zu lassen, wenn es sich um die

Behandlung der hinter der Nasenhöhle gelegenen Abschnitte der

Luftwege handelt. Dabei soll man das Tier in sitzender oder

liegender Stellung halten und seinen Kopf ganz ausstrecken,

außerdem aber das Maul des Tieres möglichst weit öffnen und die

Zunge zeitweilig aus dem Manie hervorziehen. Die Inhalation durch

das Maul hat immerhin den Nachteil, daß die Tiere sich dieselbe

nicht leicht gefallen lassen und infolgedessen die Heranziehung mn

mehreren Gehilfen erforderlich ist. Bei Pferden läßt sich selbst

verständlich die Inhalation durch das Maul nicht durchführen. Da

jedoch die Nasengänge_derPferde verhältnismäßig weit sind, kann man

bis zu einem gewissen Grade günstige Erfolge auch mit der Inhalation

durch die Nase erzielen, wie das durch entsprechend ausgeführte

Versuche dargetan wurde. Ich kann der Ansicht Poesehls, wo

nach bei Pferden die Inhalation überhaupt nicht durchführbar sei,

nicht beistimmen, weil meine Versuche mich davon überzeugt haben,

daß ziemlich fein zerstüubte Lösungen bis in die Rachenhöhle und

ganz fein zerstitubte Flüssigkeiten sogar in die tiefer gelegenen

Abschnitte der Luffröhre vorzudringen vermögen. Bei der An

wendung des Waßmuthschen Apparates wären die Resultate

wahrscheinlich noch günstiger. Im übrigen muß man auch bei

der Behandlung der Pferde mittelst Inhalation dafür sorgen, daß

dabei der Kopf der Tiere womöglich gestreckt gehalten wird.

Um eine vorzeitige Abkühlung der Dämpfe und infolgedessen

das Niederschlagen der feinen Flüssigkeitsteilchen vermeiden zu

a=v=
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können, ist es notwendig, das freie Ende des Ansatzrohres des

Apparats möglichst nahe bei der Öffnung der Maul- bzw. der Nasen

höhle des zu behandelnden Tieres zu halten. Dem’nachteiligen

Einfluß des infolge der wirbelnden Bewegung beträchtlichen Nieder

schlagens der zerstäubten Stoffe, läßt sich bis zu einem gewissen

Grade durch eine entsprechende Verlängerung der Inhalation ent

gegenwirken.

Endlich wird das Resultat sehr wesentlich durch die Konstruktion

des Zerstäubungsapparates selbst beeinflußt. In je feinere Teilchen

der Apparat die Flüssigkeiten zu zerlegen und eine je höhere

Temperatur und einen je größeren Druck derselbe den Dämpfen zu

erteilen vermag, um so günstigere Erfolge lassen sich durch die

Inhalation erzielen. Doch muß man jedenfalls stets mit dem Um

stande rechnen, daß die inhalatorische Behandlung bei den Haus

tieren nicht so erfolgreich sein kann, wie beim Menschen, der durch

die willkürliche Vertiefung der Atembewegungen das Eindringen der

zerstäubten Arzneimittel bis in die entferntesten Teile der Luftwege

ermöglicht. Wie sehr aber die wechselnde Intensität der Atem

bewegungen das Vordringen der zerstäubten Stoffe in den Luft

wegen beeinflußt, das beweisen eigene Versuche hinlänglich. In

jenen Fällen nämlich, wo die Versuchstiere (Hunde) während der

Dauer der Inhalation oberflächlich atmeten, waren die eingeatmeten

Stoffe viel weniger weit vorgedrungen als bei ausgiebigen Atem

bewegungen. '

Nur noch einige Bemerkungen bezüglich des praktischen Wertes

und der zweckmäßigen Anwendung der Inhalationen. Die Wirkung

der in der Praxis üblichen lnhalationen ohne besondere Apparate kann

nur eine minimale sein, da sich der größte Teil derDämpfe schon gleich

hinter den Nasenöffnunge niederschlägt. Dasselbe ist derFall,wenn der

Zerstüubungsapparat nicht in unmittelbarer Nähe der Nasenölfnungen

des Tieres gehalten und die Inhalation höchstens nur 5—10 Minuten

lang dauert, während welcher Zeit höchstens 30—50 ccm Lösung

in Dampfform übergeführt werden können und dazu noch etwa

drei Viertelteile derselben schon im Ausführüngsrohr des Zer

stäubungsapparates sich niederschlagen. Um einen günstigen Er—

folg erzielen zu können, muß man die Inhalation mindestens

l/.,——1 Stunde lang fortsetzen und dabei das freie Ende des Ansatz

rohres unmittelbar vor der Nasenöffnung bzw. vor dem Maul des

Tieres halten. Wird aber nur eine Behandlung der Nasen-‚ allen

falls auch der Rachenhöhle bezweckt, so genügt auch ein grob

zerstäubender Apparat, (der gewöhnliche Spray-Apparat, der Siegel

sche oder ein anderer, ähnlicher Apparat), wohingegen die Behand

lung der tieferen Luftwege die Anwendung von fein zerstäubenden

Apparaten erfordert, welche sehr feine und dabei höher temperierte

Dämpfe liefern, so der Bullingsche und in erster Reihe der

Waßmuthsche Apparat.

Für Kliniken, wo zu diesem Zwecke ein besonderer Raum ein

gerichtet werden kann, eignet sich am besten der an letzter Stelle

angeführte Apparat, bei dessen Anwendung übrigens auch die Not

wendigkeit der Fixierung der Tiere und des Ofienhaltens des

Maules derselben wegfällt.

Auf Grund der angeführten Versuche laßt sich somit irgend

welche Wirkung von der Inhalation bei den großen Haustieren nur

bei Erkrankungen der Nasenhöhle, der Rachenhöhle, des Kehl

kopfes und der Luftröhre, bei den kleineren Tieren aber außerdem

auch noch bei Erkrankungen der größeren Bronchien erwarten.

Dagegen verspricht die inhalatorische Behandlung der kleineren

Bronchien und des Lungenparenchyms selbst keinen günstigen Erfolg.
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Referate

Beiträge zur Kenntnis der Pallisadenwurmkrankheiten

der Füllen und der Pferde.

Von Polizeitierarzt F. Glage in Hamburg.

(Zeitschr. i’. lnfektlonskrnnkh., psrl.s. Krankh. u. Hyg. d. Baust. Bd. I, S. 8ll.)

Bezüglich der Einteilung der Pallisadenwiirmer schließt sich

Glage derjenigen Stickers an und unterscheidet folgende

Spezies: l. Sclerostomum quadridentatum, 2. Scler. bidentatum

und 3. Scler. edentatum. — G. betrachtet sodann diese drei Pa

rasiten der Reihe nach. Das Sclerostomum quadridentatum

findet man nur selten und zwar vereinzelt auf der Grimmdarm

schleimhaut und im Blinddarm der Pferde; eine besondere

pathogene Wirkung ist diesem Parasiten nicht beizumessen.

Auf das Sclerostomum bidentatum bezieht sich fast

alles, was bisher über die pathogene Tätigkeit des Scler. armatum

bekannt geworden ist. Zu dieser Spezies gehören besonders die

bekannten Larven im Wurmaneurysma. Das Aneurysma fand

G. bei Pferden ebenso häufig wie frühere Autoren. Er richtete

seine Aufmerksamkeit aber besonders auch auf Fohlen und be

obachtete bei 35 Fohlensektionen in 25 Fällen ein wal

uuß- bis faustgroßes Wurmaneurysma. Diese Aneu

rysmian bei Fohlen waren aber ungleich reicher an

Larven als diejenigen der älteren Pferde. Während er

bei Fohlen im Alter von 5 Monaten bis 2'/, Jahren auf‘ min

destens 70 Larven ungleichen Alters durchschnittlich rechnen

konnte, fand er bei seinen Zählungen bei Pferden von 6 Jahren

und darüber durchschnittlich höchstens ein Dutzend Larven im

Aneurysma, manche Aneurysmen älterer Tiere waren überhaupt

frei von Larven. Die Einwanderung des Scler. biden

tatum erfolgt vorwiegend in der Jugend; die Sclero

stomiasis ist demnach hauptsächlich eine Füllen

krankheit.

Die Passage des Blutgefäßsystems und der zeitweilige Auf

enthalt in demselben gehören nach G. unbedingt zum Ent

wicklungsgang der Scler. bidentatum. Er bekennt sich zur

älteren Anschauung, daß die aufgenommene Brut bald den Darm

verläßt, in die Venen und nach Passage des Herzens in das

arterielle System gelangt, sich hier festsetzend. Hierbei mögen

in der Lunge und Leber viele abfiltriert und stecken bleiben.

Der Aufenthalt im Aneurysma beträgt nur einige Wochen oder

Monate. Ob dann die Wanderung mit dem arteriellen Blutstrom

nach der Damwand erfolgt oder die Bahn aktiv durch die

Wand des Aneurysma führt, ist unentschieden. Die pathogene

Wirkung des Scler. bidentatum besteht in der Ver

anlassung zu Erkrankungen des Blutgefäßsystems

und folgenden Thrombosen und Embolien. -— Das Aneu

rysma an sich und ebenso das Vorhandensein von Darmsklero

stomen erzeugt keine Krankheit. Im Widerspruch hierzu stehen

wiederholte Hinweise praktischer Tierärzte auf Todesfälle von

Fohlen an Sclerostomiasis. Glage klärt diesen Widerspruch.

Diese Erkrankungen der Fohlen stellen eine besondere
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Pällisadenwurmkrankheit dar, welche mit den durch

Scler. bident. veranlaßten Veränderungen nichts zu

tun hat, vielmehr durch Scler. edentatum bedingt wird.

Man hat bis heute das Scler. edentatum als Nebensächlichkeit

behandelt und die aufgefundenen Würmer als „verirrte“ Exem

plare betrachtet. Scler. edent. ~ist aber nach Glages Er

fahrungen ein Parasit, der vornehmlich Fohlen heimsucht und

zu schweren Krankheitserscheinungen führen kann. Bei den

erwähnten 35 Fohlen war er jedesmal nachweisbar, während er

bei Pferden über drei Jahre weit seltener gesehen wurde.

Dieses Sclerostomum findet sich unter dem Bauchfell; dieser

Fundort ist für das Scler. edentatum ebenso typisch

wie das Aneurysma für das Scler. bidentatum. Das

Peritonäum der erkrankten Fohlen ist dem Sitz der Würmer

entsprechend leicht getrübt und rauh; darunter finden sich starke

Durchtränkungen mit bernsteingelber Flüssigkeit. Gewöhnlich

sieht man daneben rote Flecke, durchschimmernde Blutungen.

In diesen Ergüssen halten sich die Würmer auf. Die Parasiten

bleiben hier nur kurze Zeit, worauf sie vermutlich das Bauch

fell durchbohren, in die Bauchhöhle gelangen, um dann nach

ihrem Bestimmungsort, dem Darm, zu wandern und die Fort

pflanzung zu vollziehen.

Die Schädigungen durch die Parasiten bestehen

in direkter Blutentziehung sowie in der Erzeugung

schwerer mechanischer Verletzungen, namentlich des

Bauchfells. Und so ist es erklärlich, daß die Fohlen

an einer monate- und selbst jahrelangen Anämie und

Kachexie erkranken.

‘Nach Glages Darlegungen erscheint es gerechtfertigt, in

Zukunft zwei verschiedene Pallisadenwurmkrankheiten in der

Pathologie des Pferdes zu behandeln. Richter.

Geschwülste und geschwulstartige Bildungen im Rachen

und in dessen nächsten Umgebungen.

Von Prof. Dr. A. W. Mörkeberg in Kopenhagen.

(Zeitschrift für ’l‘ierrnedizln. XI. Band. l. u. 2. Heft.)

In der vorliegenden umfangreichen Abhandlung bespricht M.

die Symptome, den Verlauf, die Differentialdiagnose, die Prognose

und die Behandlung der Geschwülste und geschwulstartigen

Bildungen im Rachen und dessen Umgebung. Es kommen

wesentlich die Aktinomykome und die tuberkulösen Prozesse

in Betracht, die früher insgesamt als Rachenlymphome bezeichnet

wurden. Die hervorstechendsten Symptome sind Schling- und

Atmungsbeschwerden (anhaltend oder periodisch), Husten, futter

gemischter Ausfluß aus der Nase, zuweilen Blutausfluß aus der

Nase und beim Hund auch Erbrechen. Große Geschwülste

können auch Dislokation des Larynx und der Trachea bewirken.

Die Inspektion und auch die Palpation des Rachenraumes bzw.

seiner Umgebung läßt sich beim Rind leicht, beim Pferd hin

gegen schwerer ausführen, trotzdem ist sie bei letzterem möglich

und man vermeidet Beschädigungen der Hand, wenn man sich

eines Handschuhs mit abgeschnittenen ‘Fingerenden bedient.

Der Verlauf ist gewöhnlich langsam. Difl‘erentialdiagnostisch

kommen Geschwülste des Larynx und der Trachea, Sklerose der

Nasenhöhle, retropha.ryngeale Abszesse, Abszesse unter der

Parotis, Empyem des Luftsackes, Geschwülste in der Wandung

des Luftsackes und schließlich auch Glottiskrampf in Betracht.

Die Aktinomykome des Rachens haben nach Bang meist die

Eigentümlichkeit, daß sie durch die Schleimhaut hindurch

wachsen und einen Knoten oder einen Polypen mit breiter Basis

 

bilden. Die Tuberkulose bleibt in den meisten Fällen innerhalb

der Drüse, die allerdings an Größe beträchtlich zunimmt. Ge

wöhnlich bildet sich dann in der Mitte ein dickwandiger Abszeß.

Gelegentlich können aber auch Aktinomykome retropharyngeale

Abszesse bilden. Im Zweifelsfalle kann man durch eine Jod

kaliumkur mitunter einen Rückgang der Geschwulst beobachten,

dann handelt es sich um ein Aktinomykom. Manchmal bleibt

aber der Erfolg auch aus und doch liegt ein Aktinomykom vor.

Beim Pferd ist es oft schwierig, die Art der Geschwulst zu

bestimmen. Zuweilen findet man eine deutlich fluktuierende,

von der Zungenwurzel oder dem Kehldeckel ausgehende Ge

schwulst. Es handelt sich dann um eine Zyste. Geschwülste

von großer Härte sind in der Regel Fibrionen, während Ge

schwülste mit ulzerierender Oberfläche meist maligner Art sind.

Die Prognose ist selbstverständlich sehr verschieden. Die

Aktinomykome geben bei geeigneter Behandlung eine relativ

gute Prognose, desgleichen auch die tuberkulösen Geschwülste.

Da es sich meist um Fütternngstuberkulose handelt, die als eine

lokale Tuberkulose zu betrachten ist, so sollte eine Operation

entschieden versucht werden. Es käme die Punktur oder ein

Einschnitt in den tuberkulösen Abszeß oder selbst die Exstirpation

in Frage. Aktinomykome können mit Jodkalium behandelt oder

exstirpiert werden. M. gibt nun unter ausführlicher Berück

sichtigung der anatomischen Verhältnisse eine Beschreibung der

verschiedenen Operationsmethoden. Die Geschwülste können

entweder von außen, von der Ohrspeicheldriisengegend her oder

vom Rachen aus entfernt werden. Jedenfalls empfiehlt es sich,

vorher eine Trachealkanüle einzulegen. Auf die verschiedenen

(lperationsmethoden kann hier nicht eingegangen werden, es

muß auf das Original verwiesen werden. Der Abhandlung sind

neun Krankheitsgeschichten angefügt. In sechs Fällen entfernt

M. tuberkulöse Lymphdrüsen. In einem weiteren Falle handelt

es sich um ein Aktinomykom, das sich in der Regio submandi

bularis befand und sich bis ganz unterhalb des Larynx erstreckte.

Über ein ähnliches, wenn auch nicht so bedeutendes Aktinomykom

berichtet die 8. Krankheitsgeschichte. Im 9. Falle wurde bei

einem Pferde ein Rachensarkom, am Eingange zum Larynx

entfernt. Dieses Sarkom verursachte Kehlkopfpfeifen. Die

Operation gelang, jedoch stellte sich später das Kehlkopfpfeifen

wieder ein. Rdr.

Einige Beobachtungen über den Einfluß des int‘ektiösen

Scheidenkatarrhs auf die. Konzeption der Rinder.

Von Dr. v. Kukuljcvic, königl. ung. Tierarzt, Budapest.

(Woehenschr. l’. Tierheilk. u. Viehzucht, .‘ll. Jahrg., Nr. 10 u. 11.)

K. beabsichtigt mit seinen Wahrnehmungen die Ansichten

über den Einfluß des ansteckenden Scheidenkatarrhs auf die

Fruchtbarkeit der Kühe zu klären. Er hatte Gelegenheit, unter

anderem auch in einem größeren Bestande seine Beobachtungen

anzustellen und fand, daß von den infizierten Rindern konzi

pierten:

20 Proz. nach erstmaligem Sprunge

16 „ „ zweimaligem „

43 „ „ dreimaligem „

10 „ „ viermaligem „

3133 u „ dem fünften ‚7

v3133 n n „ sechsten „

Die übrigen Prozent blieben überhaupt unfruchtbar. Es

ist daher ohne weiteres einleuchtend, daß der Scheidenkatarrh

die Fruchtbarkeit stark beeinträchtigt, und wenn ein ganzer
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Viehstand infiziert wird, die Nachzucht in Frage stellt. Der

Bulle wird zwecklos ausgenutzt, seine Kräfte nutzlos vergeudet.

Die Dauer der Unfruchtbarkeit ist ungleich. Nach des

Autors Beobachtungen fand in 3,33 Proz. der Fälle 1/2 Monat

nach dem erfolglosen Sprung ein neuerliches Rindern bzw.

die Konzeption statt, bei 10 Proz. nach 2 Monaten, bei 6,6 Proz.

nach 2‘/2 Monaten, bei 20 Proz. nach 3 Monaten und 3maligem

Sprung, bei 16,6 Proz. erst nach 4 Monaten, bei 3,33 Proz.

nach 5, 6, 8, 10 resp. 13 Monaten nach ebenso vielen erfolg_

losen Sprüngen.

Zwischen dem Verhalten der Fruchtbarkeit und dem Alter

der infizierten Tiere fand kein typischer Zusammenhang statt.

Die jungen Kalbinnen waren teilweise gar nicht empfänglich,

teilweise recht fruchtbar‘.

K. fand ferner, daß eine auf der betreffenden Domäne ge

haltene Herde von über 100 Biifi‘elkühen, welche täglich Ge

legenheit hatte, sich zu infizieren, gesund blieb. Es miisseu

also die Büffel immun gegen den Scheidenkatarrh sein, eine

Tatsache, auf die schon Ladziuyi aufmerksam gemacht hat.

Den Behauptungen anderer Autoren schließt sich K. eben

falls an, indem er sagt, daß durch Ausbreitung des Scheiden

katarrhs auf das Collum uteri eine reflektorische krampfhafte

Kontraktion des Muttermundes entstehe. Durch solche Zusammen

ziehungen werde die Empfängnis verhindert.

Zum Schluß seines Artikels spricht sich der Verfasser dahin

aus, daß der infektiöse Scheidenkatarrh vollste Aufmerksamkeit

und strenge Präventivanordnungen erheischt. K. empfiehlt, diese

Krankheit unter die amtlich anzeigepflichtigen Seuchen auf

zunehmen. J. Schmidt.—

Erkennung tuberkulöser Eiterungen mittels Reagens.

Die Chemie bemüht sich ihrerseits, pathologische Sekrete

und Wucherungen ‘mit ihrer Hilfe zu diagnostizieren. Zum

Beweis dient z. B. die Anwendung des bekannten Millonschen

Reagens zum Nachweis der Tuberkulose. Das Müllersche

Verfahren beruht darauf, daß Millons Reagens in eingepreßte

kleine Vertiefungen von Porzellanplatten eingefüllt wird. Danach

wird 1——2 Tropfen des zu untersuchenden Eiters einfließen ge

lassen. Cocceneiter soll danach eine zerfiießliche Scheibe

bilden, tuberkulöser Eiter dagegen ein festes Häutchen, welches

eine so feste Konsistenz besitzt, daß es in toto aus der Flüssig

keit herausgehoben werden kann. Wird der gerinnende tuber

kulöse Eitertropfen in dem Reagens untergetaucht, so wird er

erbsen- oder bohnenförmig. Ein weiterer Unterschied ist der

folgende: Der mit Reagens versetzte Eiter bleibt ungefärbt,

wenn der Eiter tnberkuiösen Herden entstammt, färbt sich aber

nach einigen Minuten bis längstens eine Viertelstunde lebhaft

rot; gelb dagegen nach kurzer Zeit, insofern es sich um (Joccen

eiter handelte. Bei blutfreiem, dünnfliissigem Eiter soll die

Methode gute Resultate geben. Ist aber das Exsudat sehr ein

gedickt, so kann die Probe vergeblich sein, weil dann auch bei

(focceneiter festes Gerinnsel entstehen kann, so daß nur die

Rotfärbung der Flüssigkeit diagnostisch zu verwerten ist. (Nach

d. Therap. Monatsheft. 1907, 5.) Dr. G.

Wochenübersicht über die medizinische Literatur.

Von Dr. P. ich, Charlottenburg,

Königlicher Kreistierarzn

Deutsche Medixt'nal-Zet'tung Nr. 33.

Über die Verschiedenheit der Wirkung einiger Herzmlttei;

von Dr. Richard Friedländer. (Thcrap.

 
April 1907). Digitalis subst. und Koffein empfiehlt sich bei

älteren Leiden mit größeren Stauungen, bei alten Leuten mit

Herzfehlern, Asthma, Dyspuoe, Aufregungszuständen, Myode

generatio, Fettherz, Koronalsklerose; Kampfer bei Myodegeneratio,

Herzschwäche bei Lungenleiden, Blutarmut, Dilatation, Herz

fehler im Anfang, Kollaps; Koii'eln beiAortenstenose, Koronar

sklerose, Stauungen, Herzschwäche bei Lungenleiden, Kollaps;

Alkohol bei Gefäßkrampf und leichtem Kollaps.

Dieselbe Zeitung Nr. 34.

Wege zur körperlichen und gelstigen Wiedergeburt; von Dr. med.

Siegfried Müller. Verfasser behandelt die diätischen Kuren

von dem Engländer Haig, dem Schweizer Bircher-Benner,

dem Italiener Cantani, den Deutschen Schroth und Lah

mann, den Amerikanern Tanner und Dewey. Bei chronischen

Krankheiten ist eine weise Beschränkung einmal in der Dar

reichung von Medizin und zweitens in der Ernährung sehr

empfehlungswert.

Dieselbe Zeitung Nr. 36.

Die Anwendung des Arlstoiils in der Ophthalmologie kann

Binder (Theraphie der Gegenwart, Juni 1906) sehr empfehlen.

Das Mittel hat sich besonders bei ekzematösen Augenerkrankungen

(Konjunktival Phlyktaenen, Keratitis phlyktaenulosa, Blepharitis,

Hornhauterosionen usw.) sehr bewährt. Monin gibt noch

folgende Anwendung an: Extr. Valer. 20,0, Arsen. jodat. 0,5,

Aristol 2,0 f. pil. Nr. 100. Dann gibt er den Rat, auf alle

starkriechenden Toilettengegenstände zu verzichten.

Dieselbe Zeitung Nr. 37.

Über Rullinhaiationen bei Tieren; von Dr. Ben necke. (Beiträge

zur Klinik d. Tuberkul. "I, 2.) Von Behring und Römer

hatten gesagt, daß die hauptsächliche Eingangspforte für den

Kohlenstaub der Verdauungstraktus wäre. Sie haben nun Hunde

durch eine Tracheotomiewunde Ruß einatmen lassen. Es zeigte

sich bei der Sektion feinster Kohlenstaub in dem Alveolen sowie

in den Lymphbahnen und den nächsten Lymphknoten. Die

Blutgefäße waren frei, ebenso die Tonsillen und die abfiihrenden

Halslymphbahnen.

Den/sehe Medizinische l'i’oclzenschrifl Nr. 17.

Einverleibung plazentarer Bestandteile in Tiere derselben und

anderer Spezies. (Zentralbl. für Gynäk. Nr. 15.) Die Plazenta

soll einen spezifischen Reiz auf die Genitalorgane während der

Schwangerschaft ausüben. Es ließ sich durch intraperitoneale

Einspritzungen von Kaninchenplazentaremulsion an drei Kaninchen

nicht bestätigen. Die Prüfung von Veits Syncyt-ialtheorie durch

Einverleibung von menschlicher und Kaninchenplazenta in

Kaninchen ergab ‘keinen Beweis der spezifischen Placentar

immunreaktion.

Dieselbe Zeitschrift Nr. 18.

Galclumsalze in Blut und Geweben bei Frauen. (Brit. med.

Journ. Nr. 2416.) Durch Umwandlung der kleinen Calcium

mengen in Calciumoxalat‚gelingt der Nachweis. Die Calcium

salze sind für das ganze Geschlechtsleben von hervorragender

Bedeutung. Die Menstruation hängt von der Ausscheidung der

Calciumsalze durch den Uterus ab. Viele Neurosen, Menstrua

tionsstörungen, Molimina graviditatis beruhen auf Störungen

des Calciumstoffwechsels.

Dieselbe Zeitschrift Nr. 19.

Schlmmelerkrankung der Pleura und Lunge; von Barth. Ein

Monatshefte, , siebenmonatliches Kind war vier Monate vorher an kaxtarrhalischen
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Erscheinungen der rechten Lunge erkrankt. In der rechten

Achselhöhle bildete sich ein Abzeß. Es handelte sich um ein

abgekapseltes, wenig ausgedehntes Pleuraempyem. Ans dem

Eiter wurde Aspergillus fumigatus gezüchtet. Das Kind ist

zwei Monate später gestorben.

Münchener Mcdz'xim'schc Wochenschrift Nr. 17.

Über die praktlsche Bedeutung der Reduktionsfählgkelt der Milch;

von Dr. Erwin Brand. Verfasser kommt zu dem Schluß, daß

die Reaktion für das Laboratorium einen ziemlichen Maßstab

über die Qualitäten einer Milch gibt. Bei einer großen Anzahl

von untersuchten Kühen ergaben nur zwei die Reaktion nicht.

Die Prüfung muß unter Berücksichtigung folgender Gesichts

punkte vorgenommen werden.

1. Das Reagens:

5 ccm Formaldehyd (40 Proz.)

5 „ konz. alkohol. Methylenblau (Methylenblau med. pur.)

190 „ aqua. dest. (Das Reagens ist haltbar.)

2. 10 ccm Milch werden mit 0,5 ccm (event. mit Tropf

flasche) des Reagens versetzt.

3. Die Reaktion ist bei (SH-—70° anzusetzen.

4. Die durch das Methylenblau gefärbte Milch muß inner

halb einer Zeit von etwa 6 Minuten eine absolut reine weiße

Färbung annehmen. (Bloßes Abblassen ist nicht zu berück

sichtigen.)

8. Tritt Gerinnung während der Reaktion ein, so ist die

Milch nicht verwertbar.

6. Eine zweite Probe einer Milch mit positiver Reaktion,

kurz aufgekocht und nachher mit dem Reagens versetzt, darf

sich nicht entfärben.

Dieselbe Zeitschrift Nr. IS.

Ein Fall von Tuberkulose der vorderen Partie des Auges; von

Erdmann. Bei einer seit Kindheit an Knochentuherkulose

leidenden Patientin wurde mittelst Tuberkulinkur (Neutuberkulin

TR Koch) Tuberkulose der vorderen Partie des Auges zur

Heilung gebracht. Die Sehschärfe stieg von Handbewegungen

vorm Auge auf halbe Sehschärfe.

Dieselbe Zeitschrift Nr. I9.

Über den Elnfluli des Nlkotlns, des Kaffees und des Tees auf dle

Verdauung; von Hofrat Dr. Crämer. — Verfasser kommt zu

dem Schluß, daß die Verabreichung von Tabak einen ungeheuren

Schaden anrichten kann. Auch sind Kaffee und Tee keine

indifferenten Mittel; sie können durch Beseitigung der normalen

Ermüdungsgefiihle zu dauernder Überanstrengung Veranlassung

geben.

Was wissen wir. über die Zusammensetzung und Entstehung der

fettigen Hautsokrete?; von Siebert-Batavia. — In dem mensch

lichen Hautfett, im Wollfett der Schafe, im Bürzeldrüsensekret

der Vögel haben wir Produkte vor uns, welche unter die Gruppe

der Wachse zu rubrizieren sind. Sie bestehen ebenso wie die

pflanzlichen Wachse aus den Fettsäurerestern hochmolekularer

Alkohole und Stofl‘gemischen, welche vorläufig als Pennacerin,

Lanocerin und Dermocerin bezeichnet werden. Es findet sich

auch noch Cholesterin in diesen Sekreten in wechselnden Mengen.

Arteriosklerose und ihre Behandlung; von Senator. — Senator

läßt die Frage offen, ob die Salzarmut des Blutes und der

meisten Organe im Verhältnis zur Arteriosklerose steht oder

ob sie Ursache oder Folge der Krankheit ist. Daß Anti

sklerosintabletten, bestehend aus Chlornatrium, Natrium

 
sulfuricum, Natr. phosphor., Natr. carbou., Magnes. phosphor.

und Calciumglyzererophosphat, vorteilhaft zur Anwendung sind,

bestätigt Senator.

Tagesgeschichtc.

Zur Aufklärung!

In Nr. 30 der B. T. W. hat ein Anonymus Dr. E. meinen

„angeblichen“ Vorschlag, „die Zuziehung der Privattierärzte

innerhalb ihres Praxisbezirkes bei allen amtstierä.rztlichen Ge

schäften“, in paraphrastischer Form als lächerlich bezeichnet;

ein Glück nur, daß der Apell zum Lachen einzig an die Freunde

gerichtet ist, die Andersdenkenden werden vielleicht das Ver

gnügen haben, zuletzt lachen zu können. Da dieser Herr

Kollege unter dem Siegel der Namensverschwiegenheit zu

schreiben beliebt, so kann ich mich des Eindrucks nicht er

wehren, daß ihn gewisse, nicht mißzuverstehende Gründe hierzu

veranlaßt haben mögen.

Trotzdem man über anonyme Artikelschreiber in der Regel

zur Tagesordnung überzugehen pflegtf‘) sehe ich mich ver

anlaßt, im vorliegenden Falle meine derzeitigen Ansichten etwas

genauer zu präzisieren und damit die irrigen Schlußfolgerungen

des Herrn Dr. E. zu entkräften.

Ich betrachtete als das Minimum der Forderungen der

Privattierärzte bei der Tierseuchenbekämpfung die Hinzuziehung

der letzteren zu den jeweiligen Seuchenfeststellungen und Ob

duktionen „innerhalb ihres Privatbezirkes“ und zwar

ausdrücklich nicht auf amtlichem sondern privatem Wege.

Der Zweck der Hinzuziehung sollte meiner Ansicht nach

je_r‚__seip, ‚das Ansehen derPrivattierärzte insofern zu wahren,

als dieselben, nachdem sie eine Seuche oder den Verdacht einer

solchen bei Ausübung ihrer Praxis dem Besitzer gegenüber

festgestellt haben, von dem Momente des Erscheinens des be

amteten Tierarztes ab nicht einfach ausgeschaltet werden und

in den Augen des Publikums und Besitzers als überflüssig er

scheinen. Die amtliche Untersuchung und Anordnung vorläufiger

Maßnahmen sollen einzig und allein dem beamteten Tierarzt

vorbehalten bleiben, wohingegen wir Privattierärzte zum min

desten doch verlangen können, daß unsere anamnestischen Er

hebungen wenigstens zum Vortrage gelangen, ganz abgesehen

davon, daß eine sachverständige Hilfeleistung mannigfacher Art

auch dem beamteten Tierarzt bei seiner großen Verantwortung

nicht unerwünscht sein kann.

Die Form, die hierbei zu wählen ist, muß selbstredend der

art sein, daß ein öffentliches Aufeinanderplatzen von Meinungen

zu vermeiden ist und erforderlichenfalls eine Konsultation unter

vier Augen stattzufinden hätte. Gegenseitige persönliche Ab

neigung und Feindschaft zwischen beamtetem und Privattierarzt

müssen zurücktreten und einer sachlichen, mehr offiziellen Aus

sprache Platz machen; dann wird mein Vorschlag kein Atom

der Gefahren mit sich bringen, die Herr Dr. E. zu wittern

glaubt. Warum Herr Dr. E. gerade meinen Vorschlag, der

von einer amtlichen Einmischung der Privattierärzte bei der

Seuchenbekämpfung keine Silbe enthält, einer derartigen Kritik

unterwirft, ist mir rätselhaft. Ich stehe daher nach wie vor

auf dem Standpunkte, daß wir Privattierärzte in gleicher Weise

wie die Privatä.rzte auf eine gewisse kollegiale Berücksichtigung

 

*) Dieser Grundsatz lttßt sich auf die Presse nicht anwenden.

Schmaltz.

*#l==l
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seitens der beamteten Tierärzte bei der Tierseuchenbekämpfung

Anspruch erheben können und müssen.

Tierarzt Beckhard-Ahrensbök.

Auch elne Doktorfrage.

Der Kölner Kardinal-Erzbischof Fischer hat, laut Bericht

der „Köln.Volksztg.“, einem seiner Geistlichen vor kurzem mit

geteilt, daß der Papst ihn auf seinen (Fischers) Antrag hin

zum Doktor der Theologie und päpstlichen Geheimkämmerer

ernannt habe. Das erinnert an eine nette Geschichte aus dem

Leben eines Benediktiners P. Egger (Jahresbericht des Ober

gymnasiums der Benediktiner in Melk 1889, S. 21). Als Egger

eines seiner Werke dem Nuntius Passionci (1730 in Luzern)

überreichte, fragte dieser, was der Titel „Lizentiat“, den Egger

führe, zu bedeuten habe. Der sei in Italien ganz unbekannt,

deshalb solle er lieber zukünftig den überall bekannten Titel

„Doktor“ führen. Und als Egger erwiderte, daß ihm das nicht

erlaubt sei, rief der Nuntius aus: „Was braucht es viele Worte;

ich ernenne Dich zum Doktor der heiligen Theologie, kraft der

mir vom Papste verliehenen Vollmacht, im Namen des Vaters,

des Sohnes und des heiligen Geistes, Amen.“

Wie man aus der oben mitgeteilten Ernennung sieht, blüht

diese Art Doktorpromotion auch noch heute. Der erwähnte

Geistliche -— und neben ihm noch manch anderer -— führt den

Titel „Doktor“, ohne daß es nötig gewesen wäre, daß die damit

Beglückten auf einer Universität studierten, ohne daß sie ein

Examen bestanden oder eine Dissertation geliefert hätten. Ebenso

erhalten alle Jahre eine ganze Anzahl von Zöglingen des

Collegium Romanum, der bekannten Jesuiten-„Universität“ in

Rom, darunter auch viele Deutsche, diesen Titel einfach ‘als

Abgangszeugnis. In Preußen, und auf seine Anregung auch in

vielen anderen Bundesstaaten, hat sonst die Regierung ein sehr

wachsames Auge auf den im Auslande erworbenen Doktortitel

und verweigert den „glücklichen“ Besitzern desselben die Er

laubnis zur Führung, wenn er unter anderen Bedingungen als

im Reiche üblich, erworben wurde. Viele Tierärzte, die auf

Grund wissenschaftlicher Leistungen in der Schweiz

promoviert wurden, wissen ein Lied davon zu singen. Hier

stoßen wir auf‘ einen „Doktor“, zu dessen Erwerb es noch

weniger Aufwand an Wissenschaft bedarf, als zu manchem von

Zahnärzten aus Amerika bezogenen, ohne daß es bis jetzt bekannt

wäre, daß die Regierung seine Führung verboten hätte. Tier

ärzten, die in ihrem Fache wissenschaftlich weiter arbeiten und

auf Grund hervorragender Leistungen und einer sicherlich nicht

leichten Prüfung von einer Schweizer Universität zum Dr. med. vet.

promoviert werden, dürfen diesen ehrlich erworbenen Titel

nicht führen. Aber katholische Geistliche dürfen ein „Dr.“ vor

ihren Namen setzen, wenn sie von einem ausländischen Kirchen

fürsten dazu ernannt sind, ohne daß sie nachzuweisen brauchen,

daß dieser Titel durch eine, den Anforderungen im Deutschen

Reiche gleiche, wissenschaftliche Leistung (Abiturientenexamen,

Dissertation, Doktorprüfung) erworben ist. Dr. Bundle.

Dresden.

Die Dresdener Tierärztliche Hochschule wurde dadurch

ausgezeichnet, daß S. Maj. der König von Sachsen den Rektor

Herrn Geheimen Medizinalrat Prof. Dr. Ellenberger und das

Senatsmitglied Herrn Prof. Dr. Schmidt zur Königlichen

Tafel nach dem Lustschloß Pillnitz befahl.

 
Einkommen der Ärzte In der Provinz Brandenburg.

Die Steuertabelle der Ärztekammer ergibt die Zahl von

4179 steuerpflichtigen, wahlberechtigten Ärzten gegen 4103 im

Jahre 1905. Berlin zählt 1961, Charlottenburg 528, Rixdorf 54

Schöneberg 246. Im Regierungsbezirk Potsdam befinden sich

1020 und im Regierungsbezirk Frankfurt 370. Es haben ein

Einkommen von 900-—3000 M. 909 Ärzte. Davon in Berlin 449,

n Charlottenburg 105, in Rixdorf 20, in Schöneberg 71, im

übrigen Regierungsbezirk Potsdam 208 und im Regierungs

bezirk Frankfurt 56. Ein Einkommen von 3000—5000 M.

haben 712 Ärzte und von über 5000 M. 2217, 123 sind

und bei 218 schwebt die Besteuerung noch.

In der höheren Einkommenklasse von über 5000 M. befinden

sich in Berlin 1054 oder 53,74 Proz. der Berliner Ärzte, in

Charlottenburg 325 oder 61,55 Proz. der dortigen Ärzte, in Rix

dorf 23 oder 42,50 Proz., in Schöneberg 116 oder 47,14 Proz.,

im übrigen Regierungsbezirk Potsdam 500 oder 49,01 Proz. und

im Regierungsbezirk Frankfurt 199 oder 53,78 Proz. An be

dürftige Ärzte gewährte die Ärztekammer im vorigen Jahre aus

ihrer Unterstützungskässe 37 675 M., davon an Ärzte in Berlin

und Vororte 26 550 M. (Deutsche Medizinal-Zeitung Nr. 18.)

steuerfrei

Ärzte sind keine Gewerbetreibende.

Das Reichsversicherungsamt hat die vielfach aufgeworfene

Frage, ob praktische Ärzte und Tierärzte zu den Gewerbe

treibenden zu zählen und deshalb befugt sind, freiwillig in die

Invalidenversicherung einzutreten, einer eingehenden Prüfung

unterzogen und ist dabei zu dem Ergebnis gekommen, daß das

Versicherungsrecht praktischer Ärzte und Tierärzte zu ver

neinenjist.

Unzulüsslgkelt des Verkaufs der ärztlichen Praxis.

(Vgl. B. T. W., Jahrgang 1906, Nr 16, S. 306.)

Die schon mehrfach von hohen Gerichten entschiedene Frage

hat endlich auch das Reichsgericht beschäftigt. Ein Arzt für Zahn—

und Mundkrankheiten hatte seine Praxis um 70000 Mark verkauft.

Der Käufer kam in Konkurs und focht nun die Gültigkeit des

Vertrags an. Die Anfechtung stützte sich auf die ää 134 und

138 B. G. B. Das Landgericht zu Drdsden ließ ä 134 gelten, weil

der Verkauf der Praxis gegen die Standesordnung für die ärztlichen

Bezirksvereine in Sachsen verstoße. Das Oberlandesgericht zu

Dresden ließ die Anwendung des 5134 unentschieden, erklärte aber

die Anfechtung nach ä 138 für begründet wegen Verstoßes gegen

die guten Sitten. Diese Entscheidung des Oberlandesgerichts wurde

vom zweiten Zivilsenat des Reichsgerichts gebilligt. Es sei richtig,

daß die Vertragsbestimmung einer monatlichen Abzahlung von 15 M.

zum Nachteil für die Hilfesuchenden werden müßte, da es dem

Käufer bei der drückenden wirtschaftlichen Lage hauptsächlich um

hohe Einnahmen zu tun sei. Dem unter drückenden Verhältnissen

arbeitenden Arzt fehle auch die Arbeitsfreudigkeit und die Geneigt

heit, dem Gemeinwohl zu dienen. Diese Umstände träten jedoch

nur hinzu zu dem bei jedem Verkauf einer Praxis sich ergebenden

allgemeinen Nachteil, daß der Verkäufer weniger auf die wissen

schaftliche und sittliche Fähigkeit des Nachfolgers, als auf die Höhe

des Kaufpreises sehen werde. Der Verkauf verletze somit nicht

nur die Standesordnung der Ärzte, sondern auch das sittliche

Empfinden der Gesamtheit und sei daher allgemein nicht angängig.

Ausbildung von Kuhwilrtern.

Die Landwirtschaftskammer der Provinz Sachsen läßt es sich an

gelegen sein, bei dem immer größeren Mangel an Melkerinnen, sog.

Schweizer als Rinderwärtcr auszubilden. Sie läßt denselben zu diesem

Zwecke einen gründlichen Unterricht erteilen, was außerordent

lich praktisch genannt werden muß. Zu den Gegenständen des viel

seitigen Unterrichts gehören auch einige Heilgehilfonverrichtungen.

In einer Zeitungsmitteilung werden darunter genannt: Behandlung
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kranker Euter und Striche, Ausspülung der Scheide, Geburtshilfe,

Entfernung der Nachgeburt, Vertrautheit mit Desinfektionsmitteln,

Handhabung der Schiundröbre und des Troikars‚ endlich das

Schneiden von Schweinen.

Obwohl nicht ausgeschlossen ist, daß ein gewisser Anreiz zum

Pfuschen auch durch diesen Unterricht gegeben werden mag, muß

man doch im allgemeinen die Ausbildung der Schweizer auch in

diesen Dingen als berechtigt anerkennen. Ein Euter zu behandeln

und eine Scheide auszuspülen, muß der Kuhwitrter verstehen;

ebenso wenig kann man etwas dagegen einwenden, wenn ihm die

Anwendung der Schlundröhre und des Troikars gezeigt wird; auch

das Schneiden von Schweinen, wobei natürlich nur Ferkel in Frage

kommen, kann nicht als eine tierärztliche Arbeit angesehen werden,

da es sich ja ganz anders beurteilt als die Kastration großer Tiere

und namentlich der Pferde. Zweifelhaft dagegen ist das Gebiet

der Geburtshilfe; hier wird es lediglich darauf ankommen, daß die

richtige und allerdings eine beschränkte Grenze innegehalten wird.

Die Kenntnisse der Hebamme muß auch der Viehwärter haben,

d. h. er muß wissen, wie er sich bei der normalen Geburt zu ver

halten hat; mehr aber nicht. Unbedingt unrichtig ist es, den Vieh

wärtern die Ablösung der Secundinae zu übertragen; das ist eine

tierärztliche Operation. Da die Landwirtschaftskammer in der Pro

vinz Sachsen zu den best organisierten gehört, welche namentlich

auch immer die tierärztliche Mitarbeit an die richtige Stelle gesetzt

hat, so darf angenommen werden, daß der betreffende Unterricht

tieritrztlich überwacht wird, und wir dürfen daher wohl die Hoffnung

aussprechen, daß der Unterricht in der Geburtshilfe jene Grenze

innehalte und die Unterweisung in der Ablösung der Nachgeburt

ausdrücklich ausgeschaltet bleibe.

Wiederaufleben der Veterinärhehsmmenschule des Dr. Kühler?

Die „Deutsche Volkswacht, Organ für den Mittelstand in Stadt

und Land“, welche zu Friedberg in Hessen erscheint,veröffentlicht

in ihrer Nummer vom 29. Mai d. J. eine Bekanntmachung, wonach

Herr Dr. med. vet. Kühler, der schon 1899 einen ähnlichen Kursus

abhielt, von neuem zu seinem Unternehmen bereit ist. Der Vor

stand der Vereinigung der Landwirte von Frankfurt a. M und Um

gegend hat beschlossen, die Errichtung eines Unterrichtskursus für

Geburtshilfe der Haustiere in jeder Weise zu fördern und wendet

sich an die Gemeindevorstände, damit sie geeignete junge Leute

aussuchen. Der Kursus soll zwei Monate dauern und kostet das

ansehnliche Lehrgeld von 50 Talern.

Daß Landwirte sich zu einem derartigen Unternehmen zusammen

tun, dessen reelle Durchführbarkeit sie nicht zu beurteilen vermögen,

kann nicht wundernehmen. Daß sich aber ein Tierarzt dazu bereit

findet, ist tief bedauerlich. Das sind die Fälle, die vor das Ehren

gericht einer Tieritrztekammer gehören würden. Vielleicht ist es

doch möglich, daß die hessischen Vereine in dieser Angelegenheit

etwas tun.

- Erholungsheim für Beamte.

Ähnlich dem für mittlere Beamte in Kreuznach durch den

Kommunalbeamtenverein geschaffenen Erholungsheim in Preußen (der

auch tierärztliche Mitglieder hat) hat dasselbe Vorhaben in Bayern

für bayrische Beamte, Geistliche und Lehrer in hohen und höchsten

Kreisen beifällige Aufnahme gefunden. Für das Heim ist, wie be

richtet wird, in Dingolting ein geeigneter Bauplatz gefunden werden;

für den Bau selbst soll privatim gesammelt werden, gleichwie Zu

schüsse aus Staats- und Kreismitteln erbeten werden sollen.

Dr. G.

Halls a. S.

Auf dem deutschen Markscheidertag in Halle wurde die Ein

führung des Maturiums, bisher Prima, für Markscheider beschlossen.

Daneben einjährige Lehrzeit, halbjähriger Fortbildungskursus. Das

Studium, das bisher nur vier Semester dauerte, soll auf mindestens

sechs verlängert werden. Bekanntlich werden in Kürze auch die

Feldme5scr, die ebenfalls nur Prima hatten, das Abiturium be

kommen, ebenso wie die Zahnärzte, die ebenfalls ein praktisches

Lehrjahr, aber nur ein Examen bis jetzt hatten, so daß, wenn, wie

beabsichtigt, zum Zivilsupernumerar auch noch die neunklassige Schule

vorgeschrieben ist, dann unter den gebildeten Ständen nur noch

 

 

die Apotheker (inkl. Offiziere) die eben eingeführte Primareife

haben werden. Den ersten Ruck in der Periode des Aufschwungs

können die Oberförster für sich in Anspruch nehmen, die schon in

den siebziger Jahren, wenn ich nicht irre, die Prima mit dem

Maturium vertauschten. Seit dieser Zeit ist die Verlängerung dieser

Klimax unaufhaltbar geworden, trotz des Tertiarummels vor einigen

Jahren. Dr. G.

. Chemische Fabriken. .

Die chemischen Fabriken, als deren Hörige sämtliche Angehörige

der medizinischen Berufe sich zu betrachten haben, zahlen, soweit

das Reich in Betracht kommt, in 1906 durchschnittlich 23 Proz.

Dividende. Z. B. Bayer-Elberfeld 36 Proz., Höchster Werke 30 Proz.,

Badische Anilin- und Sodafabrik 30 Proz , Rhenania-Aachen ‘24 Proz.,

Chemische-Mainz 10 Proz. usw. Dr G.

Sachverständiger für Fleischheschsuststlstlk.

Bekanntlich wird die umfassende Statistik über die Fleisch

beschau im preußischen Statistischen Amt zusammengestellt. Diese

Arbeit ist gewiß eine ganz besonders mühsame; sie wird noch da

durch erschwert, daß den Bearbeitern die Kenntnis der Fleisch

beschautechnik abgeht, woraus sich zahlreiche Unklarheiten ergeben

müssen. In der Tat werden daher auch viele Rückfragen nötig,

und diese Rückfragen sind, wenigstens in der ersten Zeit, häufig

derartig gewesen, daß wieder die Tierärzte sie als unnötige Be

helligung empfanden. Die Arbeit würde sehr erleichtert werden

und jener Übelstand ließe sich auf das einfachste abstellen, wenn

im Statistischen Amt ein geeigneter Tierarzt als Mitarbeiter bei der

Fleischheschaustatistik angestellt werden würde. Daß derselbe damit

voll beschäftigt werden könnte, unterliegt wohl keinem Zweifel.

S.

Beeinflussung der Beurteilung bei der Fleischbeschau durch einen

Kurpfuscher?

Bei der Fleischvergiftung in Hamburg im April d. J., bei der

über 30 Personen nach dem Genuß von Hackfleisch erkrankten, hat

nach ‘den Zeitungenachriehten die Untersuchung ergeben, daß die

noch vorhandenen Fleischstücke tatsächlich in rohem Zustande auch

bei Verfütterung an kleine Versuchstiere giftig wirkten. Das Tier

war von einem Tierarzt behandelt und vor und nach der Schlachtung

beschaut werden. Wie jetzt festgestellt ist, hat in der Zeit zwischen

der Schlachtvieh- und Fleischbeschau ein Kurpfuscher der fraglichen

Kuh verschiedene Medikamente eingegeben, ohne daß der Tierarzt

hierüber bei der Fleischbeschau informiert wurde. Letzterer hat

also sein Urteil lediglich auf Grund des Ergebnisses der Schlacht

viehbeschau gefällt, während tatsächlich andere Verhältnisse vor

lagen. Unter diesen Umständen gewinnt das Vorkommnis zur Be

leuchtung des Kurpfuschertums allgemeineres Interesse. Das

endgültige Urteil wird man erst nach Beendigung der gerichtlichen

Untersuchung fällen können. Dr. G.

Gsbiihrenstreit in der Fleischbeschau.

In Altenessen wurde ein neuer Schlachthof Anfang Juli 1905

in Funktion gesetzt. Bis dahin wurde die Fleischbeschau in der

Stadt tierärztiicherseits ambulatorisch versehen. Die überschüssigen

Gebühren flossen in den Stadtsiickel. Mit der Behauptung nun,

daß vom i. April bis Juli 1905 zu viel Gebühren bezahlt seien,

forderten 22 Metzger den zu viel erhobenen Betrag mit Einspruch

und Klage zurück. Der Bezirksausschuß wies sie ab wegen Un

Zulässigkeit des Verwaltungsstreitverfahrens. Diese Entscheidung

wurde von seiten der Metzger in der Revisionsinstanz angefochten.

Der zweite Senat des Oberverwaltungsgerichts jedoch wies sie am

7. Juni 1907 ab. Er sprach aus, daß es sich nicht um Gebühren

handelt, die die Gemeinde Altenessen kraft eigenen Rechtes ein

geführt habe, sondern um Gebühren, die auf Grund des 5 14, des

am l. April 1903 in Kraft getretenen Ausführungsgesetzes zum

Reichsfleischbeschaugesetze nach einem vom Regierungspräsidenten

festgesetzen Tarif erhoben worden seien. Es stünden Gebühren hier

in Frage, die zur Deckung der örtlichen Polizeiverwaltung hätten

dienen sollen. Diese Entscheidung widerspricht nun aber der

gesetzlichen Statuation, daß keine Überschüsse gemacht werden

sollen. Geht es also hiernach in Zukunft, dann könnten je nach
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Belieben Überschüsse erzielt werden. An anderen Orten sind die

Gemeinden mit ambulatorischer Fleischbeschau gezwungen werden,

die Über.chüsse herauszuzahlen, wieder andere heimsen die Über

schüsse ruhig weiter ein. Die Tierärzte der ambulatorischen Fleisch

beschau sind wie die Metzger an der endgültigen Entscheidung

interessiert, ob der Kommunalfiskus der Tertius gaudiens ist.

Dr. G‚~

Wiederholungskursus für Illlltlrtlerärztc In Ungarn.

Der König]. ungarische Landwehrminister hat im Einvernehmen

mit dem Ackerbauministerium an der Tierärztlichen Hochschule in

Budapest neuerer Zeit einen Wiederholungskursus für Militär

tieritrzte organisiert, zu welchem jährlich fünf Militärtierürzte

kommandiert werden. Der Kursus bezweckt, daß die lllilitiirtierärzte

zeitweise mit den neueren Errungenschaften der Veterinärwissen

schaft auch praktisch bekannt werden. Der vierwöchentliche

Kursus erstreckt sich auf folgende Gegenstände:

l. Pathologische Anatomie (Sektionen, Abfassung von

Sektionsprotokollen, mikroskopische Untersuchungen usw.).

2. Interne Klinik, neuere Untersuchungs- und Behandlungs

methoden, Abfassung von Krankengeschichten usw.).

3. Chirurgie und Augenheilkunde (neuere Untersuchungs—

und Behandlungsmethoden, Operationsilbungen, Augenunter

suchungen usw.).

4. Seuchenlehre (bakteriologische Untersuchungen, Mallein

proben, Serum-Impfungen usw.).

Die Stundeneinteilung ist folgende:

 
Vormittags von 8——9 Vorträge in der medizinischen Klinik, von

9——10 Vorträge in der chirurgischen Klinik, von 10—11 während

der ersten zwei Wochen Übungen in der medizinischen Klinik,

während der 3. und 4. Woche Übungen in der chirurgischen Klinik.

Nachmittag von 3-—6 während der ersten zwei Wochen

praktische Übungen im pathol.-anat. Institut, während der dritten

und vierten Woche praktische Übungen in der Seuchenlehre.

Die Teilnehmer der Kurse werden außerdem abwechselnd auch

Nachtdienst leisten, daß sie die Behandlung der Kolikkranken und

die Malleinproben praktisch vollkommen durchführen können.

Es ist gewiß im Interesse des Militärveterinärwesen sehr vor

teilhaft, wenn den berufenen Tierärzten Gelegenheit geboten wird

zu ihrer weiteren Ausbildung, welche in erster Reihe auf die

praktischen Bedürfnisse und praktische Verwertung der neueren

Errungenschaften gerichtet ist.

Ähnliche Wiederholungsknrse sollen demnächst auch f iir Zivil

tierärzte organisiert Werden; in dieser Angelegenheit hat der

Landesverein der ungarischen Tierärzte bereits die nötigen Schritte

eingeleitet. Vor mehreren Jahren hat das ungarische Ackerbau

ministerium mehrere solcher Kurse für Tierärzte an der Budapester

Hochschule arrangiert, aber an diesem war die Zahl der Teilnehmer

viel zu groß (durchschnittlich 60), daß sich alle praktisch an den

verschiedenen klinischen und Laboratorium -Übungen beteiligen

hätten können, so daß man jetzt nur kleinere Gruppen zu diesen

Kursen zulassen möchte. Die Teilnahme wäre unentgeltlich, ja

man möchte sogar von der Regierung eine Unterstützung der Teil

nehmenden ausmitteln. Dr. Z.

 

Staatsveterinärwesen.

Redigiert von Preuße.

Pension und Hinterbliebenen-Versorgund.

Unter dem 27. Mai 1907 sind zwei Gesetze erlassen werden,

welche, nachdem auch den preußischen beamteten Tierärzten

Pensionsberechtigung zuerkannt werden ist, auch für diese

Interesse haben. Es sind dies die Gesetze betrefl'end Ab

änderung des Pensionsgesetzes vom 27. März 1872 und be

treffend Abänderung des Hinterbliebenen-Fürsorgegesetzes vom

20. Mai 1882.

Die hierin enthaltenen wichtigsten Änderungen sind fol

gende:

Nach g 8 des alten Gesetzes betrug die Pension eines

Beamten, wenn die Versetzung in den Ruhestand nach vollen

detem 10., jedoch vor vollendetem 11. Dienstjahr eintritt, 15/„0

des Diensteinkommens und stieg von da ab mit jedem weiter

zurückgelegten Dienstjahr um 1/Go. Nach dem neuen Gesetz

beträgt die Pension nach dem gleichen Zeitraum 2"/60 des

Diensteinkommens, sie steigt mit jedem weiter zurückgelegten

Dienstjahre bis zum vollendeten 30. Dienstjahre um 1/60 und

von da ab um ‘/„„. Die höchste Pension, 3/4 des Dienst

einkommens, erreicht der Beamte nach wie vor mit dem

vollendeten 40. Dienstjahr. Die Dienstzeit wird vom Tage der

Ableistung des Diensteides gerechnet. Nach dem neuen Gesetz

werden also die Friihpensionäre etwas mehr begünstigt, für die

Ausgedienten ist diese Bestimmung nicht von Bedeutung. Nimmt

man also ein Diensteinkommen von 4000 M. an, was ungefähr dem

angenommenen pensionsfithigen Diensteinkommen der Kreis

tierärzte entspricht, so beträgt jetzt die niedrigste Pension

nach vollendetem 10. Dienstjahr 1333‘/;‚ M., früher 1000 M.,

nach 30 Dienstjahren beträgt die Pension jetzt 2666% M.,

früher 2333'/3 M.‚ nach 35 Dienstjahren jetzt 2833‘/3 M., früher

2666% M., also der Pensionssatz, der früher erst mit 35 Dienst

jahren erreicht wurde, wird jetzt bereits mit 30 Dienstjahren

erreicht. Weiterhin werden die Differenzen immer kleiner, mit

 

37 Dienstjahren wird jetzt eine Pension von 2900 M. erreicht,

früher 2800 M., und mit 40 Dienstjahren jetzt wie früher

3000 M.

Eine weitere sehr wichtige Vorschrift des neuen Gesetzes

besagt, daß die Dienstzeit — sowohl die Militär als auch die

Zivil-Dienstzeit «— vom Beginn des achtzehnten Lebensjahres

‘ zu rechnen ist. Das alte Gesetz schrieb vor, daß die Dienstzeit,

welche vor dem Beginn des 21. Lebensjahres fällt, außer Be

rechnung zu bleiben hat.

Für das Ruhen der Pension und für die Pensionsregelung

im Falle abermaliger Versetzung in den Ruhestand galt bisher

die Bestimmung, daß das Recht auf den Bezug der Pension

ruhen sollte, wenn und so lange ein Pensionär im Reichs- oder

Staatsdienst ein Diensteinkommen bezieht, insoweit als der

Betrag dieses neuen Diensteinkommens unter Hinzurechnung

der Pension den Betrag des von dem Beamten vor der

Pensionierung bezogenen Diensteinkommens übersteigt. Diese

Kürzungsbestimmungen sind durch das neue Gesetz auch auf

die Fälle der Wiederanstellung im Dienste eines anderen

'Bundesstaats, im Kommunal- und Institutendienst aus

 

gedehnt worden. Bei der Wiederanstellung eines pensionierten,

beamteten Tierarztes, z. B. als Schlachthoftierarzt, würde die

Pension insoweit wegfallen, als das neue Diensteinkommen

einschl. der Pension das früher bezogene Diensteinkommen

übersteigt. Wenn also das angenommene frühere Dienst

einkommen 4000 Mark betragen hat und die Pension nach

25 jähriger Dienstzeit 2333‘/;. ‘Mark betrug, so würde die

Pension insoweit ruhen, als das neue Diensteinkommen inkl.

Pension den Betrag von 4000 Mark übersteigt. Beträgt also

das neue Diensteinkommen 3000 Mark, so würden nicht mehr

23331/3 Mark Pension, sondern nur 1000 Mark in Anrechnung

kommen. Bei 4000 Mark neuem Diensteinkommen und darüber

würde die Pension ganz in Wegfall kommen.

Wenn ein Pensionär in eine an sich zur Pension berechti

gende Stellung des unmittelbaren Staatsdienstes wieder ein
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getreten ist, so muß ihm nach g 28 nicht nur seine vorher umfassender Weise zu meliorieren begonnen hatte. Die Unter

erdiente Pension erhalten bleiben, sondern vielmehr eine fingierte

Pension, welche sich für die Gesamtdienstzeit aus dem der Fest

setzung der alten Pension zugrunde gelegten Diensteinkommen

ergibt.

Nach dem alten Gesetz wurden die Pensionen monatlich im

voraus gezahlt, nunmehr sollen sie für jedes Kalenderviertel

jahr im voraus in einer Summe gezahlt werden.

Als Gnadenbezug für die Witwe oder ehelichen oder legi

timierten Nachkommen eines Pensionäre tritt an Stelle des bis

herigen Gnadenmonats das Gnadenvierteljahr. Der Kreis der

zum Gnadenbezug berechtigten Personen ist in der Weise aus

gedehnt, daß das Gnadenvierteljahr 1. allen legitimierten Nach

kommen zusteht, 2. allen Verwandten der aufsteigenden

Linie gewährt werden kann. Hierüber bestimmt die Provinzial

behörde, auf deren Etat die Pension übernommen war.

Das neue Pensionsgesetz ist mit Wirkung vom 1. April 1907

in Kraft getreten, es hat teilweise rückwirkende Kraft.

Das Gesetz betr. Abänderung des Hinterbliebenen-Fiirsorge

gesetzes ist gegen das frühere Gesetz vom 20. Mai 1882 ab

geändert worden, insoweit dies nach den Abänderungsvorschriften

des neuen Pensionsgesetzes erforderlich war. Nach ä8 besteht

das Witwengeld in vierzig vom Hundert derjenigen Pension, zu

welcher der Verstorbene am Todestage berechtigt gewesen wäre.

Der Mindestbetrag des Witwengeldes ist auf 300 M. erhöht

worden, der Höchstbetrag auf 3500 M. Die Höhe der Waisen

gelder hat eine Änderung nicht erfahren.

Die Zahlung des Witwen- und Waisengeldes beginnt mit

dem Ablauf des Gnadenquartals. Ein neuer ä 12 a regelt

die Festsetzung des Witwen- und Waisengeldes im Falle ein

Pensionär wieder in den unmittelbaren Staatsdienst eingetreten

ist bzw. im Falle der Wiederanstellung im Dienste des Deutschen

Reichs- und Bundesstaats, eines deutschen Kommunalverbandes

oder einer Versicherungsanstalt.

Die Lecksucht der Rinder.

AufVeranlassung des Herrn Ministers für Landwirtschaft usw.

haben die Herren Prof. Dr. Ostertag und Geheimer Rat Prof.

Dr. Zuntz in Berlin eingehende, sehr interessante Versuche

über die Lecksucht der Rinder ausgeführt. Die Resultate dieser

Versuche sind in mehreren Referaten, die gelegentlich einiger

Sitzungen der Zentral-Moor-Kommission erstattet wurden, wieder

gegeben. Eine Zusammenstellung der Versuche ist im 6. Heft

des 2. Bandes der Zeitschrift für Infektionskrankheiten, parasi

täre Krankheiten und Hygiene der Haustiere veröffentlicht

werden. Das letzte abschließende Referat, welches in der

58. Sitzung der Zentral-Moor-Kommission erstattet wurde, ist in

Form eines Sonderabdruckes durch den preußischen Herrn Minister

für Landwirtschaft usw. an sämtliche preußische Tierärzte, be

amtete und nichtbeamtete, zur Verteilung gelangt. Es sollen

daher hier nur kurz die Ergebnisse der Untersuchungen von

Ostertag und Zuntz erwähnt werden. Die Veranlassung zu

den Untersuchungen gab das Auftreten der Lecksucht in be

ängstigender Weise nach dem Verfüttern des Heus der melio

rierten Moorwiesen in der Johannisburger Heide. Das Auf

treten der Lecksucht in der Johannisburger Heide ist zwar

schon vor der Meliorierung der Moorwiesen dortselbst beobachtet

worden. Die Erscheinungen dieser Krankheit zeigten sich

jedoch in hochgradiger Weise, nachdem man diese Wiesen in

 

suchungen wurden an Tieren ausgeführt, die teils in der Ober—

försterei Turoscheln im Kreise Johannisburg, teils im Hygie

nischen Institut in Berlin aufgestellt worden waren. Mit der

steten klinischen Beobachtung der Versuchstiere waren exakte

Stoffwechselversuche verbunden, um die Verdaulichkeit des

Futters nach den üblichen Methoden zu ermitteln und um in

der Verfolgung der Einnahmen und Ausgaben des Tierkörpers an

allen wesentlichen organischen und anorganischen Nährstoffen

etwaige Anomalien nachzuweisen.

Die Untersuchungen haben nun zur Evidenz bewiesen, daß

das Heu von Moorwiesen der Johannisburger Heide die Leck

sucht der Rinder zu erzeugen vermag, und zwar dasjenige von

meliorierten Moorwiesen in höherem Grade, als das Heu nicht

meliorierter Wiesen. Die krankmachende Wirkung ist nicht

immer gleich stark in den einzelnen Jahrgängen. Die Lecksucht

ist als eine Vergiftung anzusehen. Über die Zahl und die Art

der Gifte in dem Moorwiesenheu konnte bisher nichts festgestellt

werden. Der Giftstofl‘, der nur in sehr kleinen Mengen im Heu

enthalten ist, hat eine kumulative Wirkung. Durch äußere Ein

flüsse wird das Zustandekommen der Lecksucht begünstigt. Für

Pferde hat das Moorwiesenheu keine nachteilige Wirkung. Die

Schädlichkeit kann durch Dämpfen des Heus zerstört werden,

desgl. wird die Schädlichkeit durch Zubereitung des Heus zu

Braunheu beseitigt. Unschädlich ist auch das Heu von einem

frühen vor der Blüte der Gräser ausgeführten Schnitt, wogegen

das Heu des 2. und 3. Schnittes sehr schädlich wirkt.

ist wenig schädlich, desgl. das Heu von mit Chilesalpeter ge

düngten Wiesen.

Unschädlich ist ferner das Gras von Moorwiesen beim Weide

gang, desgl. Kleeheu. Lecksuchtkranke Tiere genesen beim

Weidegang. Medikamente und Kraftfuttermittel haben bei

kranken Tieren keinen Erfolg, ebenso nicht die Beigabe von

Natriumsalzen und Calciumphosphat. Nach diesen Ergebnissen

seiner Untersuchungen schlägt Ostertag zur Milderung der

durch das Moorwiesenheu verursachten Schädigungen vor:

l. Verfütterung von Grummet an Rinder,

2. Frühzeitiges Mähen der Wiesen, Verfiitterung des

l. Schnittes an Rinder, des 2. und 3. Schnittes an Pferde;

3. Dämpfen des Heus;

4. Beigabe von Chilesalpeter zum üblichen Düngen der

Moorwiesen.

Als Verhiitungsmaßregeln bringt Ostertag in Vorschlag:

l. Benutzung der Moorwiesen als Weide;

2. Braunheubereitung an Stelle der Dürrheubereitung;

‘3. Kleeansaat auf Moorwiesen.

Der Referent verkennt nicht die Schwierigkeiten, welche eine

Änderung der Wirtschaftsweise in einer der vorerwähnten Arten

mit sich bringt, bei gutem Willen der Besitzer dürfte es jedoch

möglich sein, mit Hilfe der vorgeschlagenen Methode die Leck

sucht zu beseitigen.

Novelle zum Vlehseuchengesetz.

Die „Berliner Neuesten Nachrichten“ veröffentlichen in der

Nr. 324 nachstehende Notiz:

„In der gestern vom Bundesrat verabschiedeten Novelle

zum Gesetz betreffend die Abwehr und Unterdrückung von

Viehseuchen, die der Reichstag in der nächsten Tagung zu be

raten hat, ist, wie wir erfahren, die wichtigste Bestimmung die

Grummet -
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Einbeziehung der Tuberkulose der Rinder in das Seuchengesetz.

Hierdurch wird der Aufsichtsbehörde das Recht verliehen, an

Tuberkulose erkrankte Rinder gegen entsprechende Entschädigung

zu töten. Bei der außerordentlichen Verbreitung dieser Rinder

krankheit läßt sich aber annehmen, daß entsprechende An

ordnungen ergehen, wonach die Organe der Veterinärpolizei an

gewiesen werden, von dem Recht der Tötung nur in Fällen

schwerer Erkrankung, bei denen die Ansteckungsgefahr in be

sonderem Maße vorhanden ist, Gebrauch zu machen.“

Entschädluung der Grundbesitzer In Greuzbezirken für Vieh-Sperrmaßregeln.

Ebenso wie im Herrenhause ist auch im Abgeordnetenhause

ein Antrag betreffend Entschädigung der Grundbesitzer in den

Grenzkreisen, die durch Sperrmaßregeln gegen Einschleppung

und Verbreitung von Viehseuchen geschädigt werden, gestellt

worden.

Der von den Abgeordneten v. Bieberstein u. Genossen ge

stellte Antrag bezweckt, die Staatsregierung zu ersuchen, Mittel

für solche Entschädigungen bereit zu stellen. Auf den den

gleichen Zweck verfolgenden Antrag des Grafen Stolberg im

Herrenhause ist in der B. T. W. 1907, S. 240 bereits hin

gewiesen worden.

Der bei der 3. Beratung des Etats der landwirtschaftlichen

Verwaltung gestellte Antrag v. Bieberstein wurde der Agrar

kommission zur Beratung überwiesen. Letztere beschäftigte

sich mit demselben in der Sitzung am (S. Mai 1907. Der Be

ratung wohnten bei Geheimer Ober-Regierungsrat Schröter als

Kommissar des Landwirtschaftsministers, Landrat Freiherr von

Tschammer als Kommissar des Finanzministers. Der Bericht

erstatter Abgeordneter Schahnasjan referierte zunächst über

die Verhandlungen des Herrenhauses bez. des Antrags des

Grafen von Stolberg unter Anfiihrung mehrerer besonders

markanter Fälle von Schädigungen durch die an der Grenze

angeordneten Sperrmaßregeln. Im Herrenhause sei das Wort

„Entschädigung“ durch das Wort „Unterstützung“

werden. Die von dem Herrenhause angenommene Fassung habe

den Antragsteller, wie er in der Sitzung des Abgeordnetenhauses

am 25. weiter ausführte, nicht befriedigt. Das ginge zu weit,

da der Antrag in dieser Form die Unterstützung aller Land

wirte, statt nur derer in den Grenzkreisen, die durch Sperr

maßregeln gelitten haben, verlange. Von anderer Seite wurde

in jener Sitzung darauf hingewiesen, daß unter den Vor

beugungsmaßregeln gegen die Einschleppung und Verbreitung

von Viehseuchen doch auch andere Berufsstände litten, man

solle daher nicht den der Viehzüchter und Landwirte bevor

zugen, sondern alle Berufsstände gleich messen. Nachdem noch

von verschiedenen Mitgliedern der Agrarkommission der Antrag

von Bieberstein befürwortet worden war, gab der Kommissar

des Finanzministers die Erklärung ab, daß die Finanzverwaltung

gegen den Antrag von Bieberstein die ernstesten und ent

scheidende Bedenken zu erheben hätte. Dem Antrag liege der

Gedanke zugrunde, daß der Staat für die aus der polizeilichen

Tätigkeit erwachsenden wirtschaftlichen Nachteile einzelner ver

antwortlich sei. Ein solcher Gedanke sei mit der Zweckbe

stimmung der Polizei unvereinbar, deren Eingreifen seine Be

gründung lediglich in dem Interesse der Allgemeinheit und da

mit zugleich demjenigen des einzelnen findet. Die Bereitstellung

eines Dispositionsfonds im Staatsetat zu dem beregten Zwecke

würde einen völlig neuen Vorgang schaffen, der nicht nur als

ersetzt

baldige Berufungen aus anderen Landesteilen als den Grenz

teilen nach sich ziehen, sondern auch unabsehbare Konsequenzen

auf allen Gebieten des polizeilichen Eingreifens des Staates

herbeiführen würde. Der Kommissar des Landwirtschafts

ministers Geheimer Rat Schröter tritt zunächst der An

sicht entgegen, daß die zum Schutze gegen die Ein

schleppung und Weiterverbreitung von Seuchen, insbesondere

der Maul- und Klauenseuche, ergriffenen veterinärpolizei

lichen Maßnahmen an der Grenze schärfer seien, als in

den inneren Gebieten. Das Verbot des Weideverkehrs mit

Klauenvieh auf einem 500m breiten Streifen an der russischen

Grenze sei ja wohl eine die wirtschaftlichen Interessen

schädigende Maßregel, aber abgesehen davon, daß diese keine

dauernd bestehende sei, sondern nur von Fall zu Fall ausnahms

weise, wenn die Maul- und Klauenseuche in den Nachbarstaateu

in besonders gefahrdrohender Weise an die Grenze heranrückt,

angewendet wird, seien die Sperrmaßregeln, die im Inlande für

einen mehr oder weniger großen, noch nicht offensichtlich ver-‘

seuchten Umkreis um ein wrseuchtes Gehöft oder um eine

verseuchte Ortschaft angewendet werden müssen, nicht weniger,

ja vielfach noch viel schwerer schädigend. Dieselben umfassen

jetzt für verseuchte Ortschaften sogar regelmäßig die Stall

oder mindestens die Gehöftsperre für alles Klauenvieh. Hier

durch sei die Benutzung und Bestellung der Ländereien mit

Klauenvieh in solchen Ortschaften für die ganze Feldmark aus

geschlossen, hinzu komme noch das Verbot der Düngerausfuhr.

In Zeiten dringend erforderlicher Ackerbestellung greifen solche

Maßregeln sehr tief ein. Eine Beschränkung der staatlichen

Entschädigungspflicht auf die Grenzgebiete würde auch dann

sehr unangenehm empfunden werden, wenn der Seuchenausbruch,

der die Sperrmaßregeln notwendig machte, obwohl er nicht in

einen Grenzbezirk stattgefunden habe, doch auf das Ausland

zurückzuführen sei, z. B. Einschleppung durch ausländische

Arbeiter. Die Maul- und Klauenseuche trete in den Grenz

bezirken auch nicht häufiger auf als im Innern. Im Jahre 1906

seien beispielsweise weitaus am stärksten nicht die Grenzbezirke,

sondern die Provinz Pommern verseucht gewesen. Es sei

daher nicht gerecht, wenn die Entschädigungsmaßregeln nur

den Grenzbewohnern zugute kommen sollten, selbst wenn auch

zugegeben werden müsse, daß sie den ersten Anstoß der

Seuchengefahr auszuhalten hätten.

In betreti‘ der grundsätzlichen Beurteilung derEntschädigungs

frage nahm Geh. Rat Schröter Bezug auf die vorerwähnte Er

klärung des Vertreters des Finanzministeriums. Nach seiner

Ansicht sei es auch gar nicht möglich, brauchbare Grundsätze

Der Antrag von

Bieberstein sei daher auch aus gesetztechnischen Gründen nicht

annehmbar. Der Beschluß des Herrenhauses, an Stelle von Ent

schädigungen Unterstützungen zu setzen und diese auch in andern

Gebieten, als in den Grenzkreisen und auch nur dann zu ge

währen, wenn die Existenz der von den Schutzmaßregeln ge

schädigten Besitzer bedroht werde, enthalte einen gesunden

Kern. Über die Stellungnahme der Staatsregierung hierzu könne

er zur Zeit keine Auskunft geben. Die landwirtschaftliche Ver

waltung würde aber die Angelegenheit einer wohlwollenden

Prüfung im Sinne des Herrenhausbeschlusses unterziehen.

Nach diesen Ausführungen des Vertreters des Herrn Land

wirtschaftsministers erklärte der Berichterstatter, daß dem An

trage v. Bieberstein, der ihm anfangs sehr sympathisch er

fiir die Abschätzung ausfindig zu machen.
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schienen wäre, nunmehr der eigentliche Boden genommen sei,

da nachgewiesen sei, daß die Absperrungsmsßregeln in den

Grenzbezirken nicht schärfer wären, wie im Innern des Staates.

Er empfehle daher die Änderung des vorliegenden Antrages

nach der Fassung des Herrenhauses.

Hierzu erklärt der Kommissar des Finanzministeriums noch

folgendes:

„Zu dem in der Kommission des Abgeordnetenhauses auf

genommenen Antrage des Herrenhauses muß die Stellung der

Finanzverwaltung vorbehalten bleiben. Auch diesem Antrage

stehen möglicherweise grundsätzliche Bedenken entgegen, weil

Unterstützungen an einzelne nur bei allgemeinen Notständen

gewährt zu werden pflegen, diese Voraussetzung aber für

den Vorschlag des Herrenhauses allgemein nicht zutreffen

dürfte.“

Bei der nun folgenden Abstimmung ergab sich die ein

stimmige Annahme nach dem Antrag des Berichterstatters.

Das Haus der Abgeordneten wolle beschließen:

„Die Königliche Staatsregierung zu ersuchen, Mittel im

Etat bereit zu stellen zur Unterstützung derjenigen Landwirte

H namentlich in den Grenzkreisen — welche durch Sperr

maßregeln, die im Interesse der heimischen Viehzucht ge

troffen werden müssen, in ihrer Existenz bedroht werden.“

Vorstehender Antrag ist im Plenum des Abgeordnetenhauses

nicht mehr zur Verhandlung gekommen. Er wird voraussichtlich

in der nächsten Session wieder aufgenommen werden.

Schafräudebekämpfung.

Bei der Beratung des Etats des Reichsgesundheitsamtes im

Reichstags wurde seitens des Abgeordneten Bindewald Be

schwerde geführt über eine zu strenge Handhabung der Vor

schriften des Viehseuchengesetzes bei der Bekämpfung der

Schafräude. Er gab zu erwägen, ob es nicht besser sei, diese

Krankheit künftig nicht mehr den Bestimmungen des Seuchen

gesetzes unterznordnen, sondern für sie besondere Vorschriften

zu erlassen. Nach der Ansicht des Abgeordneten sei der Rück

gang der Schafzucht zum großen Teil auf die rigorosen Be

stimmungen, die beim Ausbruch der Schafräude unter den Tieren

auf Grund des Viehseuchengesetzes angewendet werden, zurück

zuführen. Der Präsident des Kaiserlichen Gesundheitsamtes

erwiderte hierauf, daß der Rückgang der Schafzucht weniger

als eine Wirkung der Maßnahmen des Beichsviehseuchengesetzes

anzusehen sei, sondern vielmehr als eine Folge der Änderung

der Kultivierung der Ländereien, wobei für Schafweide wenig

Platz mehr übrig bleibe. Vor Erlaß des Viehseuchengesetzes

sei die Schafräude eine wahre Landplage für die Schafbesitzer

gewesen. Die Verluste durch sie haben sich auf Hundert

tausende beziffert. Seit Inkrafttreten des Gesetzes sei ein ge

waltiger Rückgang der Seuche eingetreten. Die Gegend, in

der der Abgeordnete Bindewald gewählt sei, gehöre allerdings

noch zu den am stärksten verseuchten Gegenden Deutschlands.

Daher sei dort das Vorgehen der Behörden ein besonders strenges,

denn die Krankheit soll auch dort möglichst ganz zum Erlöschen

gebracht werden. Diejenigen, die von den polizeilichen Maß

regeln getroffen werden, seien ja wohl in schlimmer Lage. Es

müssen jedoch nicht nur die durch die Seuche betroffenen Schaf

besitzer berücksichtigt werden, sondern auch die große Zahl

derjenigen, die ein großes Interesse daran haben, daß die

Krankheit nicht durch räudekranke Schafe wegen nicht ge

 
nügender Sperre in ihre gesunden Herden eingeschleppt wird,

wodurch ihre Schafbestände entwertet würden und ihnen empfind

licher, die Erfolge mühevoller, langer, ziichterischer Tätigkeit

vernichtender Schaden zugefügt werden würde. Daher müsse

gegenüber der Schafräude mit einer gewissen Energie vor

gegangen werden. Die Fürs0rge dafür, daß die Schafräude

nicht eingeschleppt werde, dürfe nicht dem Schäfer, sondern

müsse dem beamteten Tierarzt und den Behörden anvertraut

Im übrigen solle die Angelegenheit einer genauen

Prüfung unterworfen werden und es werde erwogen werden,

ob zu scharfe Bestimmungen gemildert werden könnten, wenn

solche im Gesetz enthalten sein sollten. Bei Gelegenheit der

Beratung der neuen Novelle zum Viehseuchengesetz würden

nochmals alle Gründe pro et contra in dieser Angelegenheit

erwogen und geprüft werden können.

werden.

Verordnungen zur Bekämpfung von Tierseuchen.

Für den Landespolizeibezirk Berlin ist mit Rücksicht auf

die _ zurzeit in Berlin und Umgegend herrschende Rotz

krankheit angeordnet werden, daß die Ställe der Pferdehändler

und die zur Unterbringung von Hahdelspferden benutzten

öffentlichen und privaten Räumlichkeiten der Beaufsichtigung

durch den beamteten Tierarzt unterliegen. Diese Beaufsichtigung

ist unvermutet auszuführen, wobei die vorhandenen Pferde ein

gehend auf Seuchen und besonders auf Rotz zu untersuchen sind.

Die vorstehenden sehr zweckmäßigen Bestimmungen be

stehen im Reg-Bez. Danzig bereits seit 1888, dieselben haben

sich hier sehr gut bewährt. In der Berliner Verordnung wird die

Vorschrift der Führung von Kontrollbüchern vermißt, welche zur

Feststellung der Herkunft verdächtiger Pferde, besonders, wenn

die Zeit des Erwerbes schon einige Zeit zurückliegt, von großem

Wert sind.

In Mecklenburg-Schwerin sind durch Zirkularverfügung vom

1. Februar 1907 die Tierärzte ersucht worden, jedes in ihrer

Praxis festgestellte Ausbrechen der Influenza der Pferde

(Brustseuche, Staupe, Skalma) auf einem Seuchengehöft dem

zuständigen Bezirkstierarzt unter Benutzung eines ihnen über

wiesenen Kartenformulars anzuzeigen. Die Bezirkstierärzte

haben von jedem ihnen bekannt gewordenen Fall des Ausbruchs

oder des Erlöschens der Influenza. dem Obertierarzt, der Gestüts

direktion in Redefin und in Garnisouorten dem Kommandanten

oder Garnisonültesten Mitteilung zu machen. Alljährlich im

Januar haben die Bezirkstierärzte dem Obertierarzt eine sta

tistische Nachweisung für das abgelaufene Kalenderjahr ein

zureichen.

Das Großherzogliche Ministerium hält die Anwendung von

Sperrmaßregeln bei der leichten Übertragbarkeit und dem ver

hältnismäßig ungefährlichen Charakter der Influeuza nicht für

angemessen, da sie den Verkehr empfindlich stören, ohne einen

sicheren Erfolg zu verbiirgen. Dagegen ist es wünschenswert,

daß den Pferdebesitzern die Möglichkeit gegeben wird, ihre

Pferde von verseuchten Orten und von der Berührung mit

kranken und verdächtigen Pferden fernhalten zu können. Daher

müssen die Ausbrüche der Iufluenza so schnell als möglich zur

Kenntnis der beteiligten Kreise gelangen.

Im Herzogtum Anhalt ist durch landespolizeiliche Ver

ordnung vom 10. Mai 1907 mit Rücksicht auf die zurzeit be

stehende Gefahr der Einschleppung und Verbreitung von Ge

flügelseuchen (Geflügelcholera, Hühnerpest) die amtstierärzt
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liche Untersuchung des auf der Eisenbahn zu Handelszwecken

eingeführten Geflügels, sowie des Geflügels, welches zu anderen

Zwecken in ganzen Eisenbahnwagenladungen eingeführt wird,

vor der Entladung angeordnet worden. Die Ankunft der Tiere

ist dem Kreistierarzt mindestens 24 Stunden vorher anzuzeigen.

Dieser hat über die von ihm vorgenommenen Untersuchungen

Buch zu führen. Die übrigen Bestimmungen entsprechen den

bereits bestehenden Verordnungen in anderen Bundesstaaten,

die zu dem gleichen Zwecke erlassen werden sind. ‘

Nschweisunq über den Stand der Tierseuchcn In Deutschland

am 15. Juli 1907.

Die Zahlen bedeuten die Kl‘elsc (Oboramtsbezirke) usw., eingcklammert die Gemeinden.

Schweineseuche und Schweinepest.
   

Ver- C1’E'. Ver

seuchte äg ä seuchte

Regierungs- . ‚E 53 Regierungs- ‚
. C‘. ‚Q 03 > . C1

bezirk usw. 3 ‘5' 1:: "E bezirk usw. g ‘5 ;1

‘s gä ‘Eg 5 ‘a: sät’
s- < I-< s. 09

5d Q5 g M CD

Preußen: Sigmaringen . . . — —

Königsberg . . . . 12 v 49 16 Waldeek . ‚ . . . 2 6

Gumbinnen . . . 5 6 2 Bayern:

Allenstein . . . . 6 41 22 Oberbayern . . . . 9 19

Danzig . . . . . . 5 8 6 Niederbayem. . . 5 8

Marienwerdcr 13 51 23 Pfalz . . . . . . . 2 2

Berlin . . . . . . . — — — Oberpfalz . . . . . — i

Potsdam . . . . . 13 86 33 Oberfranken . . . 1 1

Frankfurt. . . . . 18 53 19 Mittelfranken. . . 1 1

Stettin . . . . . . 6 10 5 Unterfranken. . . - —

Köslin . . . . . . . 5 12 6 Schwaben. ‚ . . . 1 1

Stralsund. . . . . 5 11 12 Württemberg . 4 4

Posen . . . . . . . 22 61 19 Sachsen. . . . . 5 10

Bromberg. . . . . 12 58 26 Baden . . . . . . 10 12

Breslau . . . . . . 23 251 66 Hessen . . . . . 8 13

Liegnitz . . . . . . 90 124 44 Meckl‚-Sehwerin 4 7

Oppeln . . . . . . 15 80 28 Meckl.-Strelitz . 2 3

Magdeburg . . . . 8 9 6 Oldenburg. . . 11 22

Merseburg . . . . 10 22 9 Sa.<;he.-Weimar. 2 16

Erfurt . . . . . . . 3 14 24 Sachs_-\Ieiningen l 2

Schleswig 16 61 29 Sachs.-Altenburg 2 5

Hannover .' . . . . 4 5 16 25 Sachs.-Kob.-Got. 1 2

Hildesheim . . . . 4 ‘ 4 6 Anhalt . . . . . . 1 1

Lüneburg . . . . . 8 13 9 Braunschweig 6 15

Stade . . . . . . . 11 17 23 Schwarzb.-Sond. — —

Osnabrück . . . . 4 12 21 Schwarzb.-Rud. — -—

Aurich . . . . .~ 1 1 3 Reuß ä. L. . . . . — —

Münster . . . . . . 9 28 104 Reuß j. L. . . . . — —

Minden . . . . . . 4 10 20 Schaumb.-Lippe 1 1

Arnsberg . . . . . 16 32 38 Lippe-Detmold . 6 18

Kassel . . . . . . . 17 39 23 Hamburg . . . . 3 4

Wiesbaden . . . . 8 19 20 Lübeck . . . . . -— —

Koblenz . . . . . . 7 15 14 Bremen . . . . . — —

Düsseldorf . . . . 13 46 107 Elsaß . . . . . . . 1 1

Köln . . . . . . . . 5 6 20 Lothringen 2 6

Trier . . . . . . . 6 23 20

Aachen . . . . . . 3 5 13

Rotz.

Preußen: In den Reg-Bez. Gumbinnen, Marienwerder, Köslin,

Posen, Bromberg, Oppeln, Merseburg, Münster, Koblenz, Düsseldorf

je 1 (l), Stadtkreis Berlin 1 (2). In den Reg-Bez. Allenstein, Bres

lau, Schleswig je 2 (2), Potsdam 3 (3).

Bayern: in den Reg-Bez. Oberbayern 1 (2), Niederbayern 1 (l),

Oberfranken 1 (i).

Sachsen: Krcishauptmannschaft Dresden 1 (l).

Hessen: Prov Starkenburg 1 (l).

Zusammen 27 Gemeinden (29 im verflossenen Monat), davon

21 auf Preußen (24 im Juni).

 

 

Lungenseuche.

Preußen: Reg.Bez. Marienwerder in 1 Gemeinde.

Maul- und Klauenseuche.
 

 

 

 

 

 

 

1: gegenüber d. 30. Juni.
Regierungsbezirk usw. % 0 —"—WE——O——

bzw. Staat g % {ä g ‘g; =, ä

* = neu verseucht) ä f", ä-ä ‘ff’,

M CD L": M (D C5

Stralsund o o o — 1 — 3 —- 3

Posen o 0 0 — 1 — 1 , — 1

*Aachen 1 1 2 + 1 l + 1 + 2

Preußen zusammen 1 1 2 —— 1 ‘ —- 3 — 2

Bayern: , "

Mittelfranken . o 0 0 — 1 ‘ — — 1

Schwaben ' 13 46 -|- 1 + 5 + 16

Württemberg: ‘

*Neckarkreis . . . 1 1 1 + 1 ; + 1 , + 1

Schwarzwaldkrcis . o 0 0 — 1 ‘ — 1 l — 3

Donaukreis . . 1 2 3 0 + 1 o

Baden: l

Freiburg . . . . . 1 1 I 0 o l 0

Elsaß-Lothringen: ‘

Unter-Elsaß . . . 2 2 6 0 l 0 l — .'»

Ober-Elsaß . . . . 0 | o o — 1 ,' — 1 l —

Zusammen 11|20|59 —2|+1|—‘

 

Fleischbeschau, Fleisch- und Viehverkehr.

Redigiert von Professor Ginge.

Zur Boykottlerung des auswärts geschlachtsten Flelsches durch die

Msrineverwaltung In Wilhelmshaven.

, Bekanntlich hat’ die Marineverwaltung in Wilhelmshaven zwei

Befehle erlassen, wonach die Inhaber von Mannschaftskantinen an

gewiesen werden, nur Fleisch zu verwenden, das im öffentlichen

Schlachthofe beschaut wurde, und den Familien der Deckoffiziere

und Unteroffiziere geraten wird, nur Fleisch zu kaufen, das von im

Schlachthause geschlachteten Tieren stammt unter dem Hinweise,

daß bei dem von auswärts eingeführten l“leische wiederholt Mängel

festgestellt seien und die Untersuchung demnach nicht zuverlässig

gehandhabt wurde. '

Diese Erlasse, auf welche in der B T. W. bereits kurz auf—

merksam gemacht wurde, haben das Königl. preuß. Landesökonomie

Kollegium veranlaßt, schleunigst in einer Eingabe an den Land—

wirtschaftsminister auf die Unhaltbarkeit der Befehle hinzuweisen,

indem betont wird, daß die letzteren einen Angriff auf die Frei—

zügigkeit des von approbierten Tierärzten untersuchten frischen

Fleisches bedeuten. Es wird gebeten, eine sofortige Untersuchung

der Ursachen, die den Erlassen zugrunde liegen, vorzunehmen und

das Ergebnis derselben der Öffentlichkeit zu unterbreiten, da die

Befehle eine Beunruhigung der Konsumenten und Zweifel in die

Zuverlässigkeit der Fleischbeschau zu setzen geeignet seien.

Zu dem Wortlaut des Befehls äußert das Landesökonomie—

Kollegium sich folgendermaßen:

„Schon die Fassung zeigt, daß ein Sachverständiger an diesem

Erlaß nicht mitgewirkt hat, denn während wüsserige (jauchige) Bauch

fellentzündung einen derartig gesundheitsschädlichen Zustand des be

treffenden Tieres hervorruft, daß das Fleisch in der Regel ganz ver

worfen werden muß, ist bei Tuberkulose und bei Schweineseuche nur

bei einem kleinen Teil der Tiere, nämlich solchen, die an hochgradiger

Abmagerung leiden und daher ohne weiteres zu erkennen sind, gänzliche

Verwerfung des Fleisches notwendig. Das Fleisch der „sogar“ an

Schweineseuche erkrankten Tiere wird dagegen in den meisten Fällen

als bankwürdig gelten, und nur in selteneren Füllen als bedingt tauglich

behandelt werden müssen “

Dies bestätigt auch die Statistik der Fleischbeschau, wonach im

Jahre 1904 im ganzen Deutschen Reich nur 0,11 pro Mille der wegen

Schweineseuche beanstandeten Schweine ganz verworfen, dagegen bei

3,613 pro Mille nur die kranken Teile vernichtet wurden, im übrigen

aber der ganze 'I‘ierkörper als völlig tauglich freigegeben werden ist.

Des weiteren ist in der Verfügung nicht zum Ausdruck gebracht, wer
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denn eigentlich diese „Nachuntersnchungen“, bei denen vielfach die

Unzuverlässigkeit der ersten amtlichen Untersuchung festgestellt werden

sein soll, vorgenommen hat. Um Feststellungen seitens der Marine

behörden kann es sich doch nicht handeln, denn es ist in dem Befehl

ja ausdrücklich betont, daß die Vertrngslief'eranten für die Menagen

kontraktlich verpflichtet sind, nur im Schlachthaus zu Wilhelmshaven

geschlachtetes und untersuchtes Fleisch zu liefern. Ebeusowenig kann

kann es sich aber um Feststellungen in dem städtischen Untersuchungs

amte handeln, da ja diesem nach den gesetzlichen Bestimmungen Fleisch,

das von Tierärzten amtlich untersucht worden ist, seit dem l. Oktober 1904

nicht mehr vorgelegt wird, aber gerade auch bei solchem Fleisch soll

ja diese Unzuverlässigkeit der Untersuchung festgestellt werden sein.

Endlich ist es auffallend, daß diese Verfügung bereits am 29. April 1906

erlassen werden ist. Das öffentliche Schlachthaus für Wilhelmshaven,

Baut, Heppens und Neuende ist aber überhaupt erst am 3. April 1906

eröfl'net worden, bis dahin hat aber weder eine Nachuntersuchung, noch

überhaupt eine Unterscheidung zwischen in Wilhelmshaven oder sonst

wo geschlachtetem Fleisch stattgefunden oder stattfinden können.

Es muß daher doch sehr eigentümlich berühren, daß schon in den

26 Tagen nach Eröffnung des Schlachthauses sich ein so gewaltiger

Unterschied zwischen dem in dem neu eröffneten Schlachthaus aus

geschlachteten und dem von auswärts geschlachtet eingeführten Fleisch

herausgebildet haben soll, daß eine sachliche Rechtfertigung für einen

derartigen, allen amtlichen Feststellungen der preußischen Veterinär

vcrwaltung direkt widersprechenden Erl:iß gegeben war. Es ist be

kannt, daß nach Einführung des Fleischbeschaugesetzes seitens der

landwirtschaftlichen Verwaltung amtliche Erhebungen in ganz Preußen

gemacht worden sind, ob irgend nennenswerte Erscheinungen, wie sie

in obigem Erlafl auch für das tierärztlich amtlich untersuchte Fleisch —

und nur solches ist bekanntlich von der Nachuntersuchung in den

Städten mit öffentlichen Schlachthäusem befreit —- festgetellt worden

sein sollen, nachweisbar gewesen sind, und es hat sich dabei keinerlei

Material dafür ergeben. FA ist im Gegenteil in zahlreichen Fällen

amtlich festgestellt worden, daß, wo bei stattgehabter städtischer Nach

beschau Beanstandungen eingeführten Fleisches stattgefhnden haben,

diese Beanstandungen zu Unrecht vorgenommen worden sind, was ja

auch mit Rücksicht darauf, daß bei diesen Nachuntersuchungen die für

die Beurteilung des Gesundheitszustandes eines Tieres erforderlichen

inneren Organe fehlen, nicht weiter verwunderlich ist.

So hat z. B. der Landwirtschaftsminister v. Podbielski im ersten

Jahre nach Inkrafttreten des Fleischbeschaugesetzes 157 Beanstandungen

der Berliner Fleischbeschau nachprüfen lassen. Von diesen haben sich

116 als nicht begründet, 41 als sehr milde Verstöße und nur 22

Beanstandungen als wirklich berechtigt herausgestellt. Da. Irren

menschlich ist und Irrtümer nachgewiesenermaßen auch bei der Beschau

der in öffentlichen Schlachthäuseru geschlachteten Tiere vorkommen,

so dürfte sich die Qualität der Untersuchung des Fleisches innerhalb

und außerhalb der Schlaehthäuser, soweit sie durch Tierärzte ausgeübt

wird, die Wage halten.

In der Eingabe wird weiterhin betont, daß Ende April 1906

oder gar noch im Mai 1907 hinsichtlich der Fleischbeschan in der

Umgebung von Wilhelmshaven sicherlich nicht_derartige Zustände ge

herrscht haben, daß eine öffentliche Warnung seitens einer Reichs

behörde, wie sie der Abteilungsbefehl vom 16. Mai 1907 darstelle,

notwendig erscheinen konnte. In der Beschwerde wird endlich die

Frage aufgeworfen, ob nicht der „Frauenbund“ den innern Anlaß

zu den Befehlen gegeben habe, weil dieser seinerzeit das Marine

kommando ersuchte, den Fleischlieferanten aufzugeben, das Schlacht

vieh nur im Schlachthause schlachten zu lassen. Die „Allgemeine

Fleischer-Zeitung“ glaubt diese Frage durch folgende Mitteilungen

beantworten zu können:

Am 26. Oktober 1906 fand eine Sitzung im Rathaussaale zu

Wilhelmshaven unter dem Vorsitze des Landrates statt, inder

seitens des Frauenbundes die Forderung gestellt wurde, daß er nur

Fleisch von solchen Schlächtern zu beziehen wünsche, welches im

Schlachthofe geschlachtet und nicht von außerhalb eingeführt sei.

Nach dem Berichte des „Wilhelmshavener Tagcblatts“ hat. der Land

rat darauf hingewiesen, daß zum Schutze der Allgemeinheit polizei

liche Maßregeln ergriffen werden würden, welche den Schlächfern

das Fleischeinführen bald verleiden würden.

Um diese Zeit beginnt nach der „Allgemeinen Fleischer-Zeitung“

die Marinestation gegen das eingeführte Fleisch Stellung zu nehmen.

_ Der Landrat soll nach der Mitteilung der Zeitung am 27. Oktober 1906

vorstellig geworden sein, daß die lntendantur den Versuchen eines

Teiles der Wilhelmshavener Schlächter, ' den Schlachthofzwang

durch Einfuhr von auswärts geschlachtetem Vieh zu umgehen,

dadurch entgegentreten möchte, daß sie solche Unternehmer von

Lieferungen für die Marine ausschließfe und dieses den in Betracht

kommenden Schlüchtern alsbald zur Kenntnis bringe. Letzteres ist

geschehen, wofür einzelne Beläge publiziert werden.

 
Nach dem ganzen Sachverhalt dürfte des Pudels Kern darin

liegen, daß die Wilhelmshavener Schlächter nach Eröffnung des

neuen Schlachthofes, wie an vielen anderen Orten, den lästigen

Schlachtzwang durch vermehrte Fleischeinfuhr tunlichst zu umgeben

trachteten, woran sie der Landrat hindern wollte. Deshalb scheint

auch die Marinestation die Lieferungen nur an Unternehmer ver

geben zu haben, die ihr Vieh im Schlachthause schlachten. Daß

unter diesen Umständen in einem Erlaß das von auswärts ein—

geführte Fleisch als mangelhaft dargestellt ist, wird dadurch

begreiflich. Die offenbar von einem Nichtsachverstündigen redigierte

und ohne genügende Grundlage erlassene übcreilte Verfügung dürfte

noch auf jene Vorgänge zurückzuführen sein und ist jetzt in‘ der

breiten Öffentlichkeit bekannt geworden, ohne daß der Zusammen

hang und ihr Ursprung zunächst klar waren, und sie mußte deshalb

die größte Beachtung finden. Nach Aufdeckung der Vorgeschichte

wird die Verfügung für die Allgemeinheit der Tierärzte aber kaum

noch größeres Interesse beanspruchen.

Von deutschen Schlechthöfen.

Im Schlacht- und Viehhof zu München werden z. Zt. veterinär

polizeiliche Maßnahmen zur Sicherung gegen Seucheneinschleppungen

durch Auslandsvieh durchgeführt. Es wird im Viehhofe eine be

ondere Ausladerampe von 90 m Länge für Auslandsvieh herge

stellt, die durch eine 2.5 m hohe Betonmauer von der Ausladerampe

für Inlandsvieh getrennt ist. An die Anslandsviehrampe schließt

sich ein 320 m langer Untertriebsgang an; dieser wird unter dem

Viehhof zwischen den Großviehstallungen und der Markthalle für

Großvieh durchgeführt, unterquert dann die Zenettistraße und

mündet schließlich in einer besonderen Austriebsrampe bei den

Auslandsviehstallungen in den Schlachthof aus. Dieser Untertrieb

gang besitzt eine lichte Breite ‘von 4 m und eine lichte Höhe von

2,5 m, wird in Beton hergestellt und erhält eine Überdeckung aus

Eisenbeton und wird ebenso wie die Rampen mit Kieserling

(Bassltzementstein-)Pflaster versehen. In Entfernungen von je 20 m

werden im ganzen zwölf Seitenschächte eingebaut, die oben. durch

Glasprismen und Gitter abgeschlossen sind und zur Lüftung und

Beleuchtung des Ganges, dann aber auch als Unterstand dienen.

Für die Nachtzeit erhält der Gang elektrische Beleuchtung. Der

_ beim Erdaushub gewonnene Kies wird an Ort und Stelle zur Be

tonierung verwendet. Die Rampen und der Triebgang werden mit

Entwässerungsanlagen, sowie mit Wasser-Zu’ und Ableitungen vor

sehen, um eine gründliche Reinigung zu ermöglichen. Bis spätestens

Mitte August sollen die Arbeiten vollendet sein.

Der Stuttgarter Gemeinderat beschloß die Errichtung eines

Sanitäts- und Pferdeschlachthauses, eines Überstitnderstalles,

einer Talgschmelze, sowie eines Schlachtraumes, eines Kühl

raumes und einer Stallung für ausländisches Vieh. Die

Bauten sollen sofort ausgeführt werden.

Der Ankauf des der Fleischer-Innung gehörenden Schlacht

und Viehhofes zu Chemnitz durch die Stadt wurde in der letzten

Stadtverordnetcnsitzung von einem sozialdemokratischen Stadtver

ordneten angeregt. Von selten des Rats wurde zugegeben, daß die

Vcrstadtlichung vieles für sich habe; dazu würden aber 3—4 Mil

lionen Mark notwendig sein. Man könne es bei den gegenwärtigen

Verhältnissen lassen, bei denen man bisher gut ausgekommen ‚sei.

Die Frage des Schlachthausumbaues beschäftigte in eingehender

Weise die Innung zu Hanau, deren Vorstand die Angelegenheit

mit dem Oberbürgermeister der Stadt vorberatcn hatte. Geplant ist

der Bau zweier größerer Hallen für Groß- und für Kleinvieh, sowie

eine entsprechende Erweiterung des Kühlhauses und des Vorkilhl

raumes. Auch eine vollständige Umänderung der Verwaltungsräume

ist vorgesehen. Das Projekt, das den praktischen Bedürfnissen in

jeder Beziehung Rechnung trägt, fand die einstimmige Billigung der

zahlreich versammelten Innung.

Eine bedeutende Erweiterung der hiesigen Schlachthofanlage

ist vom Magistrat zu Halle a. S. bei den Stadtverordneten beantragt,

die darüber in ihrer letzten Sitzung berieten. 1. Es ist die Erbauung

einer Fleischverkaufshalle mit Kühleinrichtung geplant, da sich hier

nach und nach statt des Handels mit lebendem Vieh im Viehhofe

ein umfangreicher Handel mit geschlachtetem Vieh in den Schlacht

hallen entwickelt hat, der auf den Schlachthofbetrieb und -verkehr
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störend einwirkt. Zur Beseitigung der Unzutrltgliehkeiten hat das

Schlachthauskuratorium die Erbauung einer besonderen Fleisch

verkaufshalle, mit der gleichzeitig ein Pökelkeller und eine Fleisch

hackanlage verbunden werden sollen, in Erwägung gezogen. 2. Bei

Erbauung des Schlachthofes war eine Darmschleimerei nicht vor

gesehen, weil seinerzeit kein Bedürfnis dazu vorlag, wenigstens

nicht in dem Umfange, wie das jetzt der Fall ist. Nachdem sich

herausgestellt hat, daß die inzwischen provisorisch eingerichteten

Räumlichkeiten nicht mehr ausreichen und um verschiedene Übel

stiinde, wie z. B. Geruchsbelttstigung, zu beseitigen, ist man der

Erbauung einer den jetzigen Verhältnissen entsprechenden Darm

schleimerei näher getreten. 3. Um das im Schlachthofe zurück

bleibende Blut vorteilhafter zu verwerten, ist die Einrichtung einer

Blutverwertungsanlage in Aussicht genommen. 4. Zur Beseitigung

von üblen Gerüchen, die sich durch die gegenwärtige Borsten

trocknung bei ungünstigem Wetter bemerkbar machten, und zur

Erzielung eines höheren Erlöses ist die Anlage einer Borstentrocknung

geplant. 5. Um den Dünger besser zu verkaufen, soll er anstatt

mittelst Fuhrwerks durch die Eisenbahn abgefahren werden, wodurch

sich bauliche Änderungen notwendig machen. 6. Desgleichen sind

im Maschinenbetriebe die Änderung und Vervollkommnung der

Dampfkondensation, sowie die Erweiterung der Ammoniak

kondensationsanlage und die Verbesserung der Transmissionsanlage

erforderlich. Das Schlachthauskuratorium hat sich mit diesem Pro

jekten wiederholt beschäftigt und ist zu der Überzeugung gelangt,

daß mit Rücksicht auf den Umfang und die Bedeutung der Ver

änderungcn gründliche Vorarbeiten notwendig sind. Die Versamm

lung bewilligte 2000 Mark für die Vorarbeiten zur Ausführung dieser

Bauprojekt-e.

Die Stadtvertretung in Pudewitz (Posen) beschloß in ihrer

letzten Sitzung die Errichtung eines Schlachthauses in Verbindung

mit einem Viehhofe. Diese Anlage soll den modernsten An

forderungen der Neuzeit entsprechend erbaut werden. Mit dem Bau

wird bereits noch in diesem Herbst begonnen werden.

Der Bau eines städtischen Schlachthauses wurde von der

Stadtverordneten-\'ersammlung zu Putzig einstimmig beschlossen.

R.

Regelung der Fleleehbeschau In Schlechthefgemelmlen.

Unter diesem Titel veröffentlicht Gerlach-Liegnitz im Maiheft

der Zeitschrift für Fleisch- und Milchhygiene die Neubearbeitung

der die Fleischbeschau regelnden Bestimmungen für Liegnitz mit

der ausgesprochenen Hoffnung, daß die Neubearbeitungen als Para

digma für an anderen Orten zu erlassende Vorschriften dienen könne.

In dem folgenden Hefte derselben Zeitschrift unterzieht Geheim

rat Schröter diese Liegnitzer Bestimmungen einer Kritik. Er

bemängelt dabei im wesentlichen 4 Punkte, die sämtlich auf die

Einfuhr von auswärtigem Fleisch Bezug haben und als Ein

schränkungen für die Freizügigkeit aufgefaßt werden müssen.

Zunächst'wird die Bestimmung beanstandet, wonach die Nach

untersuchungsvorschriften auf tierärztlich bereits untersuchtes Fleisch

keine Anwendung finden, sofern jedes eingeführte Fleisch

stück nach den bestehenden Vorschriften deutlich ab

gestempelt ist. Schröter hält es für unzulässig, die Stcmpeluug

als alleiniges Beweismittel für die vorherige tierärztliche Beschau

zu bezeichnen, es seien Fälle denkbar, in denen der Nachweis der

tierärztlichen Untersuchung auch auf andere Weise erbracht werden

könne, wie das auch eine Kammergerichtsentscheidung vom 18. De

zember 1905 bei Johow, Jahrbuch Bd. 31, C. 44, 45 anerkenne.

Noch bedenklicher sei die Vorschrift, daß das auswärts

geschlachtete eingeführte Fleisch den vorsehriftsmäßigen

Trichinenschaustempel in deutlicher Form tragen müsse.

Hiergegen gelten dieselben Bedenken wie die schon vorher ge

äußerten, außerdem habe nach den maßgebenden Vorschriften bei

ausländischem Fleische eine besondere Kenntlichmachung der

Trichinenschau zu unterbleiben, auch sei bei der Trichinenschau

im Inlande die Zahl der vorgeschriebenen Stempel viel geringer

als die der Fleischbeschaustempel, vor allen Dingen aber wider

spreche die Forderung den Bestimmungen in ä 7 Abs. 4 der All

gemeinen Verfügung der zuständigen Minister vom 8. November

1906. [Der neue Liegnitzer Gcmcindebeschluß datiert vom 8. August

 
bzw. 19. September 1906, er konnte also die Verfügung vom 8. No

vember 1906 noch nicht berücksichtigen.)

Als ungesetzlich bezeichnet Schröter die Definition „eiguer

Haushalt“ in dem Satze, daß einer amtlichen Untersuchung dasjenige

Fleisch nicht unterworfen werde, welches von Einwohnern lediglich

für den eignen Haushalt bezogen werde. Dabei wird für „eignen

Haushalt“ die Definition aufgestellt, die das Fleischbeschaugesetz

in 5 2 Abs. 3 in etwas kürzerer Form gibt. Die Herüberziehung

dieser Vorschrift bezeichnet Schröter als willkürlich und unge

setzlich, da sie, wie Schröter eingehend begründet, über die den

Gemeindebeschlüssen durch das Gesetz gesteckten Grenzen hinaus

gingen.

An vierter Stelle bestreitet Schrüter die Rechtmäßigkeit der

Vorschrift des Liegnitzer Gemeindebeschlusses, daß an sichtbarer

Stelle jedes Fleischstandes und jedes Verkaufsraumcs, wo auswärts

geschlachtetes Fleisch verkauft wird, ein Plakat von roter Farbe

mit der Aufschrift „Auswärts geschlachtetes Fleisch“ angebracht

werden muß. Die Buchstaben dieser Aufschrift müssen mindestens

5 cm hoch sein.

Sehröter erklärt, wenn schon die Anbringung der Aufschrift in

dem Schlachthausgesetz keine Stütze findet, so noch weniger die

Angaben bezüglich Farbe und Größe der Aufschrift. Auch das

Fleischbeschaugesetz biete keine Handhabe für diese Deklaration.

Das Schlachthausgesetz gestatte nur die Anordnung einer geord

neten Feilhaltung und nicht auch eine Deklaration durch Anschlag.

Es dürfte sich empfehlen, diesen Hinweisungeu Schröters

bei Neubearbeitungen von Statuten ähnlichen Inhalts Rechnung

zu tragen. R.

Zum Vollzug des Flelechbeecheugeeetzes.

Der Deutsche Fleischerverband hat in einer auf seinem Ver

bandstage gefaßten, dem Herrn Reichskanzler mitgeteilten Resolution

unter anderem auch den Wunsch ausgesprochen, es möchte das von

der Einfuhr zurückgewiesene Fleisch zwecks Verhinderung der

Wiedereinfuhr in Stücke unter 4 kg zerlegt werden. Die Kom

mission erkannte zwar an, daß dieser Wunsch eine gewisse Be

rechtigung habe, da nach den bestehenden Vorschriften die Wieder

einfuhr derartigen Fleisches tatsächlich möglich sei. Man hielt in

. dessen ein Bedürfnis zur Anwendung einer so tief in die Interessen

des Eigentümers eingreifenden Maßnahme nicht für gegeben, zumal

da bis jetzt Fülle, in denen von der Einfuhr zurückgewieseues

Fleisch wieder eingeführt werden sei, nur vereinzelt zur amtlichen

Kenntnis gelangt seien.

Eine Frankfurter Firma hat an die Auslandsfleis‚chhesohaustelle

daselbst die Anfrage gerichtet, ob die Einfuhr gepökclter Schweine

schwarten und Rinderpansen zur Wurstfabrikation gestattet sei. In

einem Gutachten des Professors Dr. Ostertag ist dargelegt, daß

die Schwarte (Haut) des Schweincs und der Pansen (Vormagen)

des Rindes nach Q 4 des Fleischbeschaugesetzes in Verbindung

mit ä 1 der Ausführungsbestimmungen D zwar als Fleisch anzu

sehen und daher in gepökclten Stllckcn von mindestens 4 kg Ge

wicht nicht grundsätzlich von der Einfuhr ausgeschlossen werden

könnten. Indessen sei von veterinltrpolizeilichem Standpunkte

geltend zu machen, daß sich an dem in Rede stehenden zube

reiteten Fleische die Unschädlichkeit für die menschliche Gesund

heit in zuverlässiger Weise bei der Einfuhr nicht feststellen lasse,

und. daß durch die Pökelung die im Fleische bei gewissen Krank

heiten enthaltenen’ Schädlichkeiten nicht zerstört würden. Es

könnten daher gemäß den Bestimmungen im 5 12 Nr. 2 des Fleisch

beschaugesetzes gepökelte Schweineschwarten und Rinderpansen

zur Einfuhr nicht zugelassen werden. Auch das Kaiserliche Ge

sundheitsamt bezeichnet auf Grund des Ostertagschen Gutachtens

die Einfuhr für unzulässig. (Besprechung über zweifelhafte Punkte

bei Durchführung des Fleischbesehaugesetzes vom 12. und 17. XII.

1906 und 16. I. 1907 im Reichsamte des Innern.) „Zeitschr. für

Fleisch- und Milchhygiene“.

Sehleehttsge.

Die Zusammenhüufung der Schlachtungen auf einzelne Tage

hat viele Schlachthofverwaltungen in die Lage gebracht, auf Mittel

zu sinnen, die diesem Mißstande abzuhelfen geeignet wären. Die
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fortgesetzte Häufung der Schlachtungen auf einzelne Tage hat zur

Folge, daß im Verhältnis zur Zahl der Schlachtungen geräumig

angelegte Schlachtritume bald dem Bedürfnis nicht mehr genügen,

so daß kostspielige Erweiterungsbauten vorgenommen werden

müssen, die bei der geringen Ausnutzung an den Nebentagen die

Rentabilität der Anlage beeinträchtigen oder, praktisch aus

gesprochen, die Verteuerung der Sehlachthausbenutzungsgebühren

zur Folge haben müssen. Es ist deshalb mehrfach der Vorschlag

gemacht worden, die Schlachtgebühren an den Nebentagen herab

zusetzen, am Hauptschlachttage aber zu erhöhen, um so die Fleischer

zu einer gleichmäßigen Benutzung der Anlage zu veranlassen.

Zur Abwechslung schlägt in diesem Falle einmal eine Ge

meinde den umgekehrten Weg ein. In der letzten Stadtverordneten

versammlung zu Mülheimdthein berichtete Beigeordneter Dr. Hart

mann über „Abänderung der Gebührenordnung für den Schlachthof“,

daß außer den Hauptschlacbttagen, Montag, Dienstag und Donnerstag,

nur wenige Schweine geschlachtet wllrden, hierfür man aber stets

extra Dampf erzeugen müsse, was mit Unkosten verknüpft sei.

Die Schlachthofkommission schlage deshalb vor, die Schlacht

gebühren am Mittwoch, Freitag und Sonnabend auf das Doppelte zu

erhöhen, zumal sie der Ansicht sei, daß die Metzgermeister bei gutem

Willen meist an den Hauptschlachttagen schlachten könnten. R.

Zwei für Viehhofsverwaltungen wichtige Gsrichtsentscheldungen.

l. Ein Angestellter der Berliner Viehkommissionsfirma Spon

holz, Fleck, hatte im Sommer v. J. Vieh von der Eisenbabnrampe

nach de‘r Schweinerampe treiben helfen, ohne eine Metallschleife

oder ein Schild wie die 0bcrtreibor und Treiber zu tragen. ä 7a

der Verordnung vom 4. Oktober 1900 schreibt vor, daß die Ober

treiber auf dem städtischen Viehhof eine Schleife und die Treiber

ein Schild als Abzeichen führen müssen. Sowohl das Schöffen

gericht als auch die Strafkammer verurteilten Fleck zu einer Gold

strafe, weil er, ohne im Besitze einer Schleife oder eines Schildes

zu sein, unberechtigt Vieh auf dem Viehhofs getrieben habe. Die

beregte Vorschrift sei rechtsgültig und stehe „mit Vorschriften der

Gewerbeordnung nicht in Widerspruch; zu den Aufgaben der Polizei

behörde gehöre es, für Ordnung, Sicherheit und Leichtigkeit des

Verkehrs gemäß ä 6 des Polizeiverwaltungsgesetzes Sorge zu tragen.

Unerheblich erscheine es auch, daß Fleck nicht zu den ständigen

Treibern gehöre, sondern Angestellter der Firma Sponholz sei.

Die Notwendigkeit und Angemessenheit habe der Richter überhaupt

nicht zu prüfen. Diese Entscheidung focht Fleck durch Revision

beim Kammergericht an, welches indessen auf Zurückweisung des

Rechtsmittels erkannte und u. a. ausführte: da auf dem Viehhof

auch Viehmarkt abgehalten werde, so sei anzunehmen, daß es sich

um einen Spezialmarkt im Sinne der ä% 70—71 der Gewerbeordnung

handle; die Polizeiverordnung finde daher ihre Grundlage in den

Vorschriften der Gewerbeordnung. Fleck habe keine Schleife

besessen, weil er überhaupt nicht berechtigt gewesen sei, Vieh auf

den Viehhof zu treiben.

2. Auf Viehhöfen kommt es dadurch öfters zu Streitigkeiten,

daß Viehhälndler zwar ihre Gehilfen Verkäufe abschließen lassen, in

vereinzelten Fällen aber auf diese Weise zustande gekommene

Verkäufe nicht anerkennen unter der Ausrede, daß der Gehilfe

nicht zum selbständigen Verkaufe berechtigt sei. Ein derartiger

Fall lag einem Rechtsstreite zugrunde, der vom Amtsgericht lichten

berg entschieden wurde. Die Entscheidung wurde von der 3. Zivil

kammer des Landgerichts III Berlin bestätigt.

Ein Engrosschltichter hatte von einem Viehverkäufer einer

Viehkommissionsfirma im Berliner Viehhof eine Kuh als Schlacht

kuh mittelst eines Kaufscheines gekauft. Die Auslieferung der

Kuh wurde ihm von der Firma verweigert, weil nach der Behauptung

der Firma der vorgenannte Viehverkiiufer nicht zum Abschluß eines

solchen Verkaufes ermächtigt sei. Der, Kläger beantragte, die Firma

zu verurteilen, ihm den entgangenen Gewinn zu ersetzen.

Das Amtsgericht führte dazu aus, daß der Viehverkäufer schon

durch die Überlassung des mit der Firmenschrift bezeichneten Ver

kaufsscheins als zum Verkaufe bevollmächtigt anzusehen sei. Aber

auch nach den Bestimmungen des ä 56 des H. G. B. sei der Vieh

vcrkäufer als zum Verkauf der Kuh ermächtigt anzusehen. Der

Verkauf der Kuh fand in einer Halle statt, die als ein offenes

 

 

Warenlager im Sinne des 5 56 des H. G. B. anzusehen sei.

Wenn auch diese Halle in erster Linie als Stallung diene, so sei

sie doch ein Warenlager zu der Zeit, in der das Publikum die Halle

betritt, um in ihr zu kaufen. Die Verkaufshalle werde hierdurch

zum Warenlager und zwar zum offenen, da der Zutritt jedermann

freistehe. Das Gericht könne der Ansicht des Beklagten nicht

beitreten, daß die Verkaufshalle den Charakter als offenes Waren

lager verlörc, wenn der Markt geschlossen sei. Der Begriff des

offenen Warenlagers sei ein tatsächlicher, kein rechtlicher. Es

komme darauf an, ob tatsächlich das Publikum in der Lage ist,

das Warenlager zu betreten und dort Geschäfte abzuschließen.

Mit dem gleichen Rechte könne ein Ladeninhaber einen Verkauf

von Waren, der von seinen Angestellten eine Minute nach dem

polizeilichen Ladenschluß vorgenommen wird, wegen Nichtbevoll

miichtigung des Verkäufers anfechten. Eine derartige Berechtigung

würde nur große Verkehrsunsicherheit hervorrufen, aber gerade um

eine solche zu vermeiden, sei die gesetzliche Vollmachtsvermutung

des 5 56 H. G. B. gegeben. Die Beklagte muß also den von ihrem

Viehverküufer abgeschlossenen Vcrkaufsvcrtrag gegen sich gelten

lassen.

Die Berufungsinstanz schloß sich den Ausführungen des Amts

gerichtes an und wies die Berufung ab. R.

Schwere Bestrafung eines Lalentieischbeschauers wegen Nichtbeachtung

der Qfi 5 bzw. II der Ausführungsbestimmungen zu dem Gesetze betr.

die Schlachtvleh- und Flelschbeschau vom 3. Juni l900.

Dem Bürgermeister Künstler in der Gegend von Wiesbaden

war am 14. Dezember 1904 eine Kill] erkrankt. Er schickte zu dem

Fleischbeschauer Johann Schneider und dem Metzgermeister

Jung, um mit ihnen zu beraten, was zu tun sei. Das Tier zitterte

am ganzen Leibe, hatte Atembeschwerden und Blutausfluß aus dem

After. Trotzdem riet Schneider, das Tier zu schlachten. Jung

führte dies aus und lederte den Kadaver ab, um ihn am nächsten

Tage zu zerstückeln. Zufällig kam am selben Tage noch ein

Fleischbeschauer aus einem Nachbarorte zu Künstler. Er hörte

von dem Falle ‘und aus Interesse für die Suche ließ er sich den

Kadaver zeigen. Er schöpfte sogleich Verdacht und ließ sich die

Milz herausschneiden. Damit ging er zum Tierarzt, und dieser

stellte fest, daß die Kuh an Milzbrand gelitten hatte. Dem An

geklagten Schneider wurde hiervon Kenntnis gegeben. Schneider

teilte das, was er erfahren, sofort dem Jung mit, auch sandte er

ihm Desinfektionsmaterial, mit dem dringenden Ersuchen, davon

Gebrauch zu machen. Jung hielt aber die Sache für unbedenklich,

benutzte das Desinfektionsmittel nicht und erkrankte am I4.Dezember.

Am Tage darauf starb er an Milzbrandvergiftung. Das Landgericht

Wiesbaden verurteilte Schneider am 12. Juli 1905 wegen fahr

lässiger Tötung und Übertretung des Fleischbeschuugesetzes zu

6 Monaten und 2 Wochen Gefängnis. Das Gericht hat angenommen,

daß Schneider als Fleischbeschauer den Tod des Jung durch

seine Fahrlässigkeit herbeigeführt hat und daß er ihn voraussehen

konnte. Mildernd kam in Betracht, daß er erst 25 Jahre alt war

und erst kurz vorher als Fleischbeschauer zugelassen war. Die er

forderlichen theoretischen Kenntnisse hat er allerdings gehabt, denn

er hatte das Examen gut bestanden. — In seiner Revision berief

sich Schneider darauf, daß er, nachdem er seinen Irrtum erkannte,

alles getan habe, um eine Erkrankung des Jung zu verhindern;

seine Schuld sei es nicht, daß Jung das Desinfektionsmittel nicht

benutzt habe. Im Urteil sei nicht festgestellt, inwiefern eine Fahr

lässigkeit darin liege, daß er gewisse Vorschriften nicht gekannt.

oder sich nicht auf sie besonnen habe. -— Das Reichsgericht er

kannte jedoch aut Verwerfung der Revision, da alle Tatbestands—

merkmale ausreichend festgestellt seien. (Allgemeine Fleischerzeitung.)

R.

Schldlgung der Umgebung des Viehhofes.

Die Klage von Anwohnern des Berliner Viehhofs wegen der Be

lästigung durch die Ausdünstungen des Viehhofes und seiner Betriebe

ist vom Landgericht I Berlin abgewiesen worden. In dem Urteil wird

ausgeführt: Der Viehhof sei im Jahre 1881 zugleich mit Blutverwer

tungseinrichtungen dem Betrieb übergeben worden. Auch jetzt sei

die Gegend nördlich und östlich vom Viehhof noch unbebaut. Erst
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später sei das Hü.userviertel westlich vom Viehhof bis zu den

Kirchhöfen und südlich bis zur Frankfurter Allee entstanden. Zur

Zeit seiner Entstehung habe also eine Belästigung von unmittelbaren

Anwohnern nicht in Frage kommen können. Da auch der ganze

damals bestehende östliche Stadtteil Berlins zwischen der Sprce_

und der Landsbergerstraße der Sitz zahlreicher Fabriken gewesen,

habe auch an der Ortsüblichkeit solcher Betriebe kein Zweifel sein

können. Die dortige Gegend bringe es mit. sich, daß sich die Aus

dünstungen des Viehhofs und der mit ihm verbundenen Betriebe ‘

bemerkbar machen, und müßten von den gerade in dieser Lage

sich Ansiedelnden mit in den Kauf genommen werden. Gegen das

freisprcchende Urteil des Landgerichts ist beim Kammergericht Be

rufung eingelegt werden. R.

Vergehen gegen das Nahrungsmlttelgesetz.

Der Schlächter l). zu S. hatte ein Stück Speck verkauft, auf

dem die Käuferin hernach Maden fand. Der Schlächter gab an,

daß sich eine bestimmte Spezies von Maden auf den Speck setze

und Eier darauf lege, ohne daß man es hindern könne; die Maden

seien schwer zu sehen. Zwei Sachverständige bestätigten, daß

Maden auf der Schnittfläche des Specks gewesen seien, der Speck

jedoch nicht verdorben gewesen sei. Das Gericht erkannte auf

Freisprechung, da man einem Schlächtermeister nicht zumuten

könne, bei jedesmaligem Verkauf eines Stückchens Speck eine

Untersuchung daraufhin vorzunehmen, ob sich Maden an denselben

gesetzt hätten.
‚

In der Strafsache gegen den —— am 15. Februar1853 zu Illsitz,

S.-A., geborenen — Fleischer und Viehhändler Oskar Hanns in

Altkirchen, wegen Nahrungsmittelfülschung und Fleischbcschau

Unterlassung, hat die Strafkammer des Herzoglichen Landgerichts

zu Altenburg in der Sitzung vom 19. Oktober 1906 für Recht

erkannt:

Der Angeklagte wird wegen vorsätzlicher gesundheitsschädlicher

Herstellung von Nahrungsmitteln,

begangen durch Zusatz von Fleisch einer verendeten Ziege zu

Bratwürsten und unternommen durch Versuch des Zusatzes von

eine Woche altem stinkend gewordenem Fleische der verendeten

Ziege zum Wursttlei‘sch, '

und wegen Verkaufs von gesetzwidrig nicht der Flcischbeschau

unterworfenen Fleischwaren nach 5 12 Nr. 1 des Nahrungsmittel

gesetzes vom 14. Mai 1879, ä 27 Nr. 3 des Fleischbeschaugesetzes

vom 3. Juni 1900 und ä 73 des Strafgesetzbnchs zu einer Gefängnis

strafe von 6 (sechs) Monaten, zu 5 (fünf) Jahren Ehrverlust und in

die Kosten verurteilt.

Spannung zwischen Vieh- und Flelschpreisen.

Die sächsische Regierung läßt Erhebungen anstellen, um zu

ermitteln, ob im Königreich Sachsen unberechtigt hohe Fleisch

preise gefordert werden, auf welchen Ursachen sie beruhen und wie

auf die Herabsetzung ungerechtfertigt hoher Fleischpreise hingewirkt

werden könne.

Den Gemeinde- und Schlachthofverwaltungen ist nach Meldungen

sächsischer Blätter folgende Darlegung zugegangen:

„Im Königreiche Sachsen wie in anderen deutschen Ländern,

ist vielfach darüber geklagt worden, daß dem starken Rückgang

der Viehpreise, insbesondere der Schweinepreise, ein entsprechender

Rückgang der Fleischpreise nicht gefolgt sei, daß vielmehr die

Fleischpreise seit der Zeit des Viehmangels und der damit zu

sammenhängenden Vieh- und Fleischteuerung nur wenig gewichen

seien. Da unberechtigt hohe Fleischpreise insbesondere die minder

bemittelte Bevölkerung unnötig belasten, den Fleischverbrauch ein

schränken, damit auch die Entwicklung der heimischen Viehzucht

beeinträchtigen und einer erneuten Viehteuerung Vorschub leisten,

so hat die sächsische Regierung Anfang Juni an den Hauptorten

Feststellungen darüber veranlaßt:

l. in welchem Umfange sich dort eine auffallend große Spannung

zwischen den Vieh- und Fleischpreisen zeige,

2. auf welchen Ursachen sie beruhe und

3. wie auf die Herabsetzung ungerechtfertigt hoher Fleischpreise

hingewirkt werden könne.“

 

Stempelfarben.

Formalinhaltige Stempelfarben finden sich noch_immer im Handel;

es wäre daher an der Zeit, daß derartige Farben verboten würden,

da Nahrungsmittel wie das Fleisch, wenn auch in minimaler Dosis,

das Formalingas zu resorbicren vermögen. Desgleichen gibt es

Stempelfarben. die mit dcnaturiertem Spiritus und Methylalkohol

angefertigt sind; auch dies ist unzulässig und zudem unnötig, da

die Stempelfarben des Handels einen ganz guten Preis haben, der

die Verarbeitung von Pyridinbasen-Alkohol hierzu entbehrlich macht.

Der vor kurzem gerügte Nachteil, daß Stempelfarben kopierfähig

sind, kann dadurch entstehen, daß die Stempelfarben Glyzerin ent

halten, das bekanntlich auch Bestandteil der Vervielfltltigungsmasse

der Hektographen ist. Desgleichen sind fast sämtliche Harz ent

haltende Stempelfarben, sonst ein großer Vorteil derselben, in dieser

Hinsicht kritisch zu begutachten, weil Harze und gelatinierende

Massen immer wieder in löslichen Zustand versetzt werden können,

zudem~ auch zum Teil in nicht zu geringen Mengen, besonders bei

warmem Wetter, an der Fixationsfläche übertragen werden, und so

die Kopierfähigkeit zu begünstigen scheinen. Ein Mangel an manchen

Stempelfarben ist es ferner, daß die vorgeschriebene blaue Farbe

durch den Sauerstoff der Luft in eine grünliche übergeht, ein Um

stand, der viele in der Flcischbeschau tätige Tierärzte und Fleischbe

schauer immer wieder veranlaßt, die vorschriftswidrige violette Farbe

zur Stempclung zu verwenden. Immerhin sind in letzter Zeit auch

ganz einwandfreie blaue Farben zur Herstellung von Stempelfarben

in Anwendung gezogen werden. Man hat zudem zu mehr dunkleren

Nüancen von Blau gegriffen, die besser licht- und luftbeständig sind

und doch der Vorschrift der alleinigen Verwendung der blauen

Farbe Genüge leisten. Ideale Farbbcstandteile werden immer die

jenigen bleiben, die eine möglichst gute Fixierung der Farbe und

ihre Wasserunlöslichkeit, verbunden mit schnellem Antrocknen, be

werkstelligen. Es sind also auch in dieser Beziehung noch Ver

besserungen möglich. Dr. G.

Zur Flelschstempelung.

Der Landrat des Kreises Zabrze hat angeordnet, daß das zur

Ausfuhr nach einer anderen Gemeinde bestimmte Fleisch in jedem

Falle mit einer so großen Anzahl von Stempelabdrücken zu ver

sehen ist, daß sich die Kontrolle über die erfolgte Untersuchung

nach dem Schlachten in dem Orte, nach dem Fleisch verbracht

wird, auch nach dessen Zerlegung ohne Schwierigkeiten aus

üben läßt.

Über die Beurtellung des Fleisches von Tieren, dle tuherkulöse Erkrankung

einzelner Flelschdrüsen oder Knochen aufwelsen.

Von Dr. Ludwig Marschner-Breslau, städt. Obertierarzt.

(Zeitschrift für Flcisch- und Milchhygiene 1907, S. 336.)

Marschner halt es für erforderlich, beim Aufschneiden eines

tuberkulöscn Herdes in einem Wirbelkörper eine genaue Unter

suchung der übrigen Wirbel und der Röhrenknochen nach Zerlegen

des Tieres vorzunehmen, da man hierbei öfter weitere tuberkulöse

Herde entdecken kann, die sonst übersehen wurden und die Be

urteilung daher wesentlich beeinflußt werden könnte. M. schildert

zum Beweise neun Fälle, in welchen bei der regulären Untersuchung

nur ein Seuchenherd gefunden wurde, die Zerlegung aber weitere

tuberkulöse Stellen in den bei der üblichen Ausschlachtung nicht

zutage tretenden Knochen zutage förderte, und fünf Befunde, wo

bei der regulären Untersuchung nur tuberkulös veränderte Fleisch

lymphdrüsen aufgefunden wurden, die Zerlegung indessen ebenso

das Erkranktsein der Knochen erwies. Für die Untersuchung und

Beurteilung würde sich danach folgende Richtschnur ergeben:

„Beim Auffinden auch nur eines Herdes in den längsgespaltenen

Wirbeln eines tuberkulösen Tieres ist selbst bei ganz geringgradiger

Organtuberkulose eine Weitcruntersuchung in der Form nötig, daß

man alle Röhrenknochen zerteilt und die Wirbel nach dem Vor

bild der vorgeschriebenen Untersuchung der Fleischlymphdrüsen in

kleinere Teile zerlegt. Finden sich hierbei keine weiteren Ver

änderungen, so darf nach Entfernung des erkrankten Wirbelkörpers

mit seinen Adnexen die Freigabe des übrigen Fleisches erfolgen.

Es erscheint bedenklich, beim Auffinden tuberkulös veränderter

Fleischlymphdrüsen diejenigen Fleischviertel, in denen die Fleisch
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lymphdrüsen gesund sind, ohne weiteres als tauglich ohne Ein

schränkung freizugebcn, ehe man nicht durch genaue Untersuchung

festgestellt hat, daß Wirbel— und Röhrenknochen, die in jenen

Fleisehvierteln sich befinden, frei von tubcrkuliiscn Verände

rungen sind.“

Über Aktlnomykose der Lymphdrüsen bei amerikanischen Rindern.

Von Dr. Stolpe-Iiamburg, Polizeiticrarzt.

(Zeitschrift für Fleisch- und Milchhygiene 1901‘, S. 339.\

Bei amerikanischen Rindern ist die Aktinomykose häufig. Bei

der Auslandsfleischbcschau in Hamburg ermittelte Stolpc bei den

zur Untersuchung gelangenden Pökelrinderzungcn z. B. oft bis zwei

Prozent der Sendung als mit Aktinomykose behaftet. Erkrankt

waren stets die Kchlgaugslymphdrüsen, nie die rctropharyngealcn

Lymphdrüsen, und ebenso nicht die Zunge, an der freilich infolge

der Pükelung aktinomykotische Erosionen schwer zu erkennen sind.

In einem Falle wurde Bugdrüsen-Aktinomykose festgestellt. Zur

Sicherung der Diagnose ist die mikroskopische Untersuchung un

erläßlich, wobei das Quetschpriiparat äußerst dllnn sein muß und

die ausgestrichene Masse zweckmäßig vorher mit Kalilauge zu

behandeln ist.

Zur Schlachtung nüchterner Kälber.

Der „Deutsche Fleischer-Verband“ erstrebt bekanntlich ein

Verbot der Schlachtungen von Kälbern unter 14 Tagen. wie solche

besonders in Schleswig-Holstein, Mecklenburg und Pommern landes

üblich sind. Es bietet dabei ein gewisses Interesse, zu erfahren,

daß bestimmte Bezirke Holsteins hierin eine Ausnahme bilden, be

sondere West- und Mittelholstein. Hier Wrwendct man schon seit

mindestens 10—15 Jahren große Mühe darauf, alle Kälber beiderlei

Geschlechts aufzuziehen in der Absicht, die Tiere erst als Jungvieh

nach der Weidemast der Schlachtbank zuzuführen. Es wird dadurch

erreicht, daß sowohl die Weiden bei voller Bcschickung besser

ausgenutzt werden, als auch daß das Schlachtvieh besonders vor

teilhaft verwertet werden kann.

Ermäßigung“dü"'l'stifit ‘für ' Vlehtransport.

Eine bedeutende Ermäßigung der Tarife für \'iehtranspori‘e von

den Stationen der Dircktionsbczirke Königsberg, Bromberg und

Danzig nach sämtlichen Eiscnbahnstationcn des Deutschen Reiches

— um etwa 30—50 Proz. —- hat der Bezirkseisenbahnrat für die

Direktionsbezirke Bromberg, Danzig und Königsberg beschlossen.

Einkommen der Flelschbeschauer In Sachsen.

Bezirkstierarzt Dr. Grundmann - Maricnberg gibt in der

„Deutschen Fleischbeschauer-Zeitung 1907, Jnni- und Juliheft, eine

durch Umfragen gewonnene Übersicht über das Einkommen ‘der

Berlin: Auszug aus dem Flelschbeschauherlcht für die Monate April bis. Juni 1907.

1 nichttierärztlichen Fleischbeschaucr im Königreich Sachsen aus der

fleischbeschaulichen Tätigkeit. Von den 1105 Beschauern hatten

im Jahre 1905: -

427 ein Einkommen von 100-— 500 Mark;

408 „ 500—1000 „

160 „ .‚ „ 1000—1500 .

00 „ „ „ 1500-2000 „

29 „ „ , 2000—2500 „

12 „ , „ 2500-3000 „

3 ,. „ ‚. 3000-3400 „

Der überwiegenden Mehrheit der Fleischbeschauer bringt die

Fleischbeschau also eine Einnahme bis zu 1500 Mark ein..

Büchsenilelsch.

Durch die Tagespresse geht eine Nachricht, wonach die Aus

fuhr amerikanischen Büehsenfleisches einen gewaltigen Rückgang

aufweist, nur Deutschland mache eine Ausnahme, wohin der

„Fleischring“ jetzt mehr Büchsentleisch verschicke als früher, trotz

der „Sinklairschen Enthüllungen“ und trotzdem es mit den

Reformen in den (‘hicagoer Großschlächtcreicn nicht weit her sei,

wie ein Bericht des englischen Konsuls in Chicago beweise, nach

dem die Konserven aus den minder guten Qualitäten unter dem

Namen wenig bekannter Firmen vertrieben würden. Was Deutsch

land angeht, so ist bekanntlich die Einfuhr von Büchsenfleisch

nach _S 12 des l“lcischbeschaugcsetzes längst verboten. -

' Fleischverglftungen.

Nach dem Gcnusse von Hackfleisch sind in Ehrenfeld bei Köln

17 Personen erkrankt, auf dem schwedischen Dampfer „Dalarue“

in Kiel erkrankten mehrere Seeleute nach dem Genuß von Konserven—

fleisch, wobei der Steuermann gestorben ist. In Geminkendorf

stellten sich bei 16 Personen nach dem Genuß von Kalbsbraten

\'ergiftungscrscheinungen ein.

Färben der Wursthiillen.

Der ‘Vurstfabrikant K. aus Magdeburg ließ, wie es vielerorts

üblich ist, die Briilnvürste nach der Riiuchcrung in Wasser kochen,

dem sogenanntes „Kesselrot“ zugesetzt war. Die im Nahrungs

mitteluntersuchungsamt untersuchten Würstchen waren so stark ge

färbt, daß der Farbstoff in die. Wurstmasse eingedrungen war. Das

Gericht nahm, gestützt auf das Gutachten der Sachverständigen,

an, daß der wegen der Benutzung der Farbe Angeklagte die Würst

chen zum Zwecke der Täuschung gefärbt habe, um ihnen das An

sehen einer längeren Räucherung zu geben. Das Urteil des Schöffen

gerichts lautete‘ auf 30 Mark Geldstrafe.
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Rinder J_“ng‘ Kälber ä‘fhafe Schweine Rinder‘ Kälber s‚chafe Schweine

rmdcr (hegen) viertel (Ziegen)

Geschlachtet und untersucht 31 872 5 232 57 814 117 668 287 774 11 947 11 064 i 1 725 | 13 736 ‘

Es wurden beschlagnahmt: ganz. 1 000 140 43 1867 52W 106 ‘i 17 47

„ „ „ teilweise 13 892 745 569 8 074 50 316 — —— —‚- —

In der Zahl der beschlagnahmten ganzen Tiere

sind nicht enthalten: -

a) verendete Tiere . . . . . . 3 — 9 11 50 — — —— —

b) ungeborene Tiere . —— — 22 — — — — — —

Wegen'l‘uberkulose beschlagnahmt:

„ „ minderwertig . 244 25 13 —— 844 — — 2 —

„ „‘ bedingt tauglich . 234 30 24 1 365 — — — 2

„ „ untauglich . 90 10 7 — 45 4 — — 3

Fleischviertel, verschieden beurteilt. 142 12 14 — 129 —- — — -

Wegen Finnen minderwertig 201 22 1 — 2 —w — — —

„ „ bedingt tauglich . 36 15 1 — 14 —- -— —— —

„ „ untauglich . — — -— — 8 — — — —

Wegen Trichinen bedingt tauglich . -— — — _ 9 _ _ __ —_ __

„ „ untauglich — — — — 4 — — — 1 —
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Vieh- und Flelschproduktion in den Vereinigten Staaten von Nordamerika.

Über die Schlachtungen der einzelnen Viehgattungen in den

Vereinigten Staaten macht Gerber nach der „Jllustr. Landw. Zeit.“

folgende statistische Angaben.

Die Sohlachtungen der Rinder haben sich vom Jahre 1884 bis

1906 von 1,26 Millionen auf 4,99 Millionen erhöht. Es entspricht

dies einer Steigerung von 296 Proz., während in den gleichen

Jahren die Bevölkerung von 54,9 auf 86‘; Millionen, also nur um

57,6 Proz. stieg. Schafe wurden im Jahre 1906 6,12 Millionen ge

schlachtet gegen 1‚17 Millionen im Jahre 1887; die Steigerung be

trägt also hier sogar 423 Proz., während die Bevölkerung in dieser

Zeit nur um 47,4 Proz. stieg. An Produkten von Schweinen, und

zwar an Fleisch und Schmalz sind im Jahresdnrchschnitt1900/1906

ausgeführt worden: 1304 Millionen Pfund gegen 1223 Millionen in

den neunziger und 850 Millionen in den achtziger Jahren. Die

Ausfuhr im letzten Jahr betrug 1442 Millionen. Geschlachtet

wurden in (‘hicago im verflossenen Jahre 6027000 Schweine bei

einer Gesamtschlachtung in den Vereinigten Staaten von etwa

31 Millionen, ferner 1976000 Rinder gegenüber 4333000 und fast

3';2 Millionen Schafe von im ganzen 6117000 Stück. Von den

Schafen sind also über die Hälfte allein in Chicago geschlachtet

worden.

Verwendung des Muskeiflelsches an den männlichen Geschlechsteilen als

- Wurstgut.

Nach gehöriger Abtrennung und Säuberung stehen nach einem

Urteil einer Berliner Strafkammer der Verwendung des an den

Geschlechtsorganen liegenden Fleisches als Wurstgut keine Be

denken entgegen. Dagegen sind von den Geschlechsteilen das

Beckenstück der Harnröhre und die zugehörigen Drüsen wie auch

der Penis als für den menschlichen Genuß ungeeignet zu beanstanden.

Zum Abkochen im Felde.

Von dem Kriegsministerium werden Berichte darüber eingefordert,

welche Erfahrungen von den an der Expedition nach Ostasien und

an den Kämpfen in Südwestafrika beteiligt gewesenen Truppen

offizieren und Sanitütsoffiziercn mit dem feldmäßigen Abkochen

durch die Mannschaften im Kochgeschirr oder in etwaigen anderen

Kochgeräten gemacht worden sind, insbesondere hinsichtlich der

Zubereitung frischen Fleisches.

Tierhaltung und Tierzucht.

Die Entwicklung der sächsischen Rindviehzucht

während der letzten 20 Jahre unter besonderer Be

rücksichtigung der staatlichen Maßnahmen.

Von Landestierznchtdirektor Medizinalrat Prof. Dr. Pusch-Dresden.

Vorstehendes Thema behandelte der Verfasser in einem in

der Sächsischen Ökonomischen Gesellschaft zu Dresden am

11. Januar 1907 gehaltenen Vortrag. Vor 20 Jahren war es,

als ein Gesetz erlassen wurde, welches die Bildung von Zucht

genossenschaften und die Körung von Zuchtbullen zum Gegen

stand hatte. Nach diesem Gesetz erstreckte sich der Körzwang

nur auf diejenigen Bullen, welche Genossenschaften und Alt

gemeinden gehörten und auf solche Tiere von Privaten, welche

die Körung ihrer Bullen beantragt hatten. In dem nunmehr

verflossenen Zeitraum von 20 Jahren sind auf diese Weise

13 861 Bullen gekürt werden, das sind im Durchschnitt jährlich

093 Stück. Der Mangel des Gesetzes lag bekanntlich in dem

Umstande, daß die Ausführung in der Praxis gewissen Schwierig

keiten begegnete. Körten die Kommissionen Bullen der frei

willigen, d. i. der beim Ankauf nicht subventionierten Bullen

haltungsgenossenschaften ab, so lösten sich diese, wenn möglich,

auf. Trat‘ dagegen das Schicksal der Abkörung einen Privat

bullen, so konnte dieser trotzdem von seinem Besitzer zum

Decken verwendet werden. Außerdem wurden Privatbullen nicht

 

selten nur zu dem Zwecke zur Körung angemeldet, weil sie

einen höheren Wert erhielten und vorteilhafter ver

„

hierdurch

kauft werden konnten.

Ferner scheiterte die Bildung der Zuchigenossenschaften

gewöhnlich an der Furcht der Züchter vor obrigkeitlicher Be

aufsichtigung oder an den vielen Formalitäten, deren Beob

achtung bei der Gründung erforderlich war.

Diese wenig angenehme Sachlage gab dem Landeskultnrrate

deshalb schon im Jahre 1889 Veranlassung, sich mit Vorschlägen

für ein neues, wirksameres Körgesetz zu beschäftigen, die aber

seinerzeit Gesetzeskraft nicht erlangten. Jedoch stellte das

Ministerium eine jährliche Beihilfe von 00 000 M. zur Verfügung,

welche zur Bestreitung der Körkosten, Gewährung von Prämien,

Anstellung von Wanderlehrern usw. verwendet wurde. Eine

diesbezügliche Verordnung erstreckte sich auf:

A. Allgemeine Grundsätze für die Körung von Znchtbullen.

B. Geschäftsanweisung für die Körkommissionen.

C. Grundsätze für die Gewährung von Prämien

a) bei Ausstellungen,

b) bei längerer Haltung von Genossenschaftsbnllen,

c) bei Stallschauen.

D. Geschäftsanweisung für die Preisrichter.

E. Grundsätze für die Gewährung von Beihilfen bei .Be

schaifung von Zuchtbullen.

Die Schwierigkeiten, welche sich bei Anschaffung guten

Bullenmaterials ergaben, führten dazu, daß auf des Verfassers

Antrag zwei sogenannte Bullenaufzuchtstationen (eine in

Olbernhau und eine in Zabeltitz bei Großenhain) auf Staats

kosten eingerichtet wurden. Die Leitung des Unternehmens

liegt in den Händen je einer Kommission, an deren Spitze der

Landestierznchtdirektor steht. Derselbe führt die Geschäfte,

erstattet die Berichte an das Königliche Ministerium des Innern

und erhält auf Grund von Voranschlägen die Mittel zum Be

triebe. Das Rechnungswesen führt gegen nebenamtliche Ver

gütung ein Kanzleibeamter der Tierärztlichen Hochschule. Die

Bullen treffen gewöhnlich im Alter von 6—15 Monaten auf den

Stationen ein, verbleiben dort je nach der Nachfrage vier Wochen

bis 10 Monate, um dann mit einem Preiserlasse bis zu 200 M.

pro Stück an die Genossenschaften abgegeben zu werden. Die

Höhe des Verkaufspreises richtet sich nach Qualität und Ein

kaufspreis, im Durchschnitt beträgt der Preis in Olbernhau

450——500, in Zabeltitz 350-420 M. Die erstgenannte Station

ist mit Bullen aus Baden, Simmental, Bayern und dem Inland,

die letztere Station mit solchen aus der Wesermarsch, Jeverland

und ebenfalls dem Inland besetzt. Stellen sich nach dem Ver

kauf Mängel bei den Bullen ein und zwar ohne Verschulden des

Besitzers, so erfolgt ein Ausgleich von seiten der Stationsleitung.

Bisher ist bei den rund 1400 Verkäufen eine Differenz von

Bedeutung noch nicht zu verzeichnen gewesen. Den Zuschuß

haben gefordert die Station Olbernhau in den 12 Jahren ihres

Bestehens 148 400 M. für 817 Bullen oder pro Bullen 189 M.,

die Station Zabeltitz in den 11 Jahren ihres Bestehens 97 890 M.

für 617 Bullen oder pro Bullen 159 M.

Die Rassenfrage ist für Sachsen als völlig gelöst zu be

zeichnen; es finden sich, soweit die Landestierzucht in Frage

kommt, im oberen Gebirge Simmentaler, im engbegrenzten Voigt

land die sogen. Voigtländer, in den übrigen Landesteilen schwarz

buntes Niederungsvieh im Typus der llIilch-lllastrassen der

Marschen (in der Hauptsache Wesermarsch).
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Trotz der großen Erfolge, welche bis jetzt in Sachsen

zweifellos erzielt worden sind, trat in den interessierten Kreisen

die Anschauung zutage, daß man durch zweckmäßige gesetz

liche Maßnahmen entschieden noch mehr erreichen müsse. Daher

brachte der Landeskulturrat neue diesbezügliche Anträge ein,

auf‘ Grund deren am 30.April 1906 das Gesetz, betr. die Unter

haltung und Körung der Zuchtbullen erlassen wurde. Dasselbe

bildet die Mittelstufe zwischen den allgemeinen Körordnungen,

welche nur die Körungen betreffen, und den Einrichtungen

einzelner süddeutscher Staaten, die den Gemeinden die Ver

pflichtung zur Bullenhaltung auferlegen.

Von dem wesentlichsten Inhalte dieses Gesetzes

folgendes bemerkenswert sein:

Den Viehbesitzeru bleibt es überlassen, die Bullenhaltung

nach ihrem Ermessen auf dem Wege der freien Vereinbarung

zu regeln. Auf je einen Bullen sind nicht mehr als 100 deck

fähige Rinder zu rechnen. Genügen die beteiligten Viehbesitzer

aber den Verpflichtungen zur Bullenhaltung nicht oder unvoll

ständig, so werden sie von der Gemeinde zu einer Bullen

haltungsgenossenschaft vereinigt. Einzelne Besitzer, welche die

für ihren eigenen Bestand erforderlichen Bullen selbst halten

oder ihre Kühe‘ nicht decken lassen, sind von der Verpflichtung

zum Eintritt in die Genossenschaft und zur Körung der Zucht

bullen befreit. Ausnahmen von den Bestimmungen des Gesetzes

können stattfinden, so z. B. l. in großen Gemeinden mit vor

herrschenden Abmelkewirtschaften, 2. in kleinen und solchen

Gemeinden mit wenig deckfähigen Rindern und genügenden

Bullen, 3. in Ortschaften mit schwierigen Verkehrs- und Gelände

verhältnissen. Solche Bullen, die im Auftrage der Staats

regierung zu Zuchtzwecken gekauft sind, und Bullen, welche

ausschließlich zum Decken des eigenen Bestandes des Bullen

besitzers dienen, sind vom Körzwang befreit.

Die Körung zerfällt in Vor- und Hauptkörung. Die

erstere erfolgt nach Bedarf allein durch den Bezirks

tierarzt, die Hauptkörung durch eine Kommission, bestehend

aus zwei Landwirten und einem Bezirkstierarzt, welcher den

Vorsitz führt. Über Einsprüche gegen das Urteil der

Kommission entscheidet die Kreiskörkommission, die sich aus

zwei Landwirten und dem Landestierzuchtdirektor zusammen

setzt. Bei der Körung ist auf die Beschaffenheit und den

Haltungszweck des Viehschlages Rücksicht zu nehmen, der in

der Gemeinde vorherrscht. Wird ein für die allgemeine Ver

wendung angekörter Bulle in einen Ort mit anderer Zucht

richtung gebracht, so verliert der Körschein seine Gültigkeit.

Es ist nicht zu leugnen, daß unter der Fürsorge der Staats

regierung die Rinderzucht allmählich weiter fortschreiten muß,

so daß dieselbe mit der‘ anderer Bundesstaaten mindestens

Schritt halten kann. Vieles ist schon besser geworden als

früher, eine weitere Vervollkommnung wird nicht ausbleiben.

Daß man auch die Tierärzte zur erhöhten Betätigung

in der Tierzucht herangezogen hat, ist von besonderer

Wichtigkeit. Wenn die Bezirkstierärzte auch schon

früher die Körungen zu leiten hatten, so ist doch durch

die ihnen zugewiesene Vorkörung die Bedeutung des

Veterinärbeamten für die Entwicklung der Tierzucht

voll gewürdigt worden, eine Tatsache, deren Existenz

sicherlich der Initiative des Verfassers P. zuzuschrei

ben ist. Die sächsischen Tierärzte werden ihm hierfür

Dank wissen. J. Schmidt.

dürfte

Rhododcndron Poisoning in a Cow.

Von E. Wallis-Hoare.

(‘l'ho veterlnsery Becord, Nr. 977, S. 630.)

Es handelt sich hier um eine merkwürdige schwere Ver

giftung bei einer Kuh, die auf den Genuß von Rhododendron

blättern zurückzuführen ist. Das Tier zeigte folgende Erkrankungs

erscheinungen: Schaum vor dem Maul, Zähneknirschen, starkes

Drängen bei nur geringem Urinlassen, die Augen stier und blut

unterlaufen, der wenige Kot war mit Schleim überzogen.

Taumelsucht war nicht vorhanden. —« Bei dem gewaltsamen

Öffnen des Maules zwecks Untersuchung erbrach das Tier eine

große Menge halbfliissigen Mageninhaltes, in welchem die An

wesenheit von Rhododendronblättem leicht festzustellen war.

Das Tier, welches durch Niederwerfen und lautes Brüllen

heftige Schmerzen äußerte, wurde zunächst mit Abführmitteln,

darauf mit Tinct. opii behandelt und genas in einigen Tagen

langsam aber vollständig.

Der Verfasser schreibt diesen günstigen Verlauf weniger

den Medikamenten zu, als dem kräftigen Abbrechen des giftigen

Materials. Tr.

Ursache der Giftigkeit des Taumellolches.

Das Lolicum temulentum ist eine starke Berauschung und

Taumel erzeugende Giftpflanze, die in kleinen Dosen bei einigen

orientalischen Wilkern auch zur Herstellung eines berauschenden

Getränkes gebraucht werden soll. Unseren Haustieren ist der

Taumellolch bekanntermaßen ein überaus heftiges Gift. Interessant

ist nur, daß der Träger der Giftigkeit, das Alkoloid Temulin,

zurückgeführt wird auf einen Pilz, dessen Geflecht sich zwischen

Samenschale und Aleuronschicht der reifen Frucht zu befinden

pflegt. Und zwar ist dieses Pilzgeflecht so häufig, daß bereits

4000 Jahre alte Früchte nach den Untersuchungen Freemans

(Bulletin de sciences pharmacologiques 1907, Nr. 3) in den

ägyptischen Königsgräbern diesen Pilz zeigen. Der Pilz durch

zieht in der Blütezeit das Mucellargewebe und wandert von

einer bestimmten Stelle aus in den noch ganz jugendlichen

Embryo, entfaltet noch nach der Infektion des Embryos eine

stark vegetative Tätigkeit, wodurch die dichte Pilzschicht

unter der Samenschale zustande kommt. Das Auftreten des

Taumellolches in Hafer- und Gerstefeldern hat denn auch

wiederholt epidemische Erkrankungen hervorgerufen. Hennig

fand z. B. erst auf 578 Lolieumfriichten eine pilzfreie. Eines

dieser Körner wurde von ihm kultiviert mit dem Resultat, daß

sich die Früchte ebenfalls als pilzfrei erwiesen. Der ganzen

Kultur aber fehlte die Giftigkeit, womit die Ursache der Giftig

keit wohl ausschließlich in dem von dem Pilzgeflecht erzeugten

Temulin zu suchen sein dürfte. Dr. G.

Blausäuregehalt der Wicken.

P. Bertrand, L. Rivkind haben in den Wickenarten

Vicia angustifolia Rota, Vicia mecrocarpa Berthol., Vicia Nar

bonuensis Berlinerblaureaktionen nachgewiesen; die gemeine

Wicke (Vicia sativai) allerdings nur in geringem Grad. Die

Pflanzengattung enthält nämlich ein Ferment, das die Blausäure

zur Entwicklung bringt, das Vicianin. Die Reaktion wurde

ausgeführt, indem die entfetteten Samen mit 2prozent. FaSO„‚

lösung, 50prozent. K82C03 und einige Tropfen HCe behandelt

wurden. Einige wenige Arten, die keine Diastase enthielten,

konnten durch Zersetzung des Vicianins natürlich auch keine

Blausäure bilden. Immerhin zeigen diese Versuche, daß viele

Wickenarteu nicht unschädlich sind. Dr. G.
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Bücheranzeigen und Kritiken.

Friedhergers und Fröhners Lehrbuch der klinischen Untersuchungs

methoden für Tierärzte und Studierende. Herausgegeben von

Dr. med. E. Fröhner, Professor an der Tierärztlichen Ilochschule

in Berlin. Mit Beiträgen von Prof. Dr. Kitt, München, und Prof.

Dr. Sußdorf, Stuttgart. Vierte, neubearbeitete Auflage. Mit 118 Ab

bildungen. Stuttgart, Verlag von Ferdinand Enke. Preis: geh. M. 13,60.

Wenn von einem Lehrbuche wie dem vorliegenden der klinischen

Untersuclumgsmcthoden innerhalb von 14 Jahren vier Auflagen er

scheinen, so spricht das ein gewichtiges Wort für seine Güte. Die

„Untersuchungsmethoden“ sind anerkanntermaßen dank der klaren

Disposition, der knappen aber erschöpfendcn Darstellungsweise eines

der begehrtesten und besten Lehrbücher, die wir überhaupt besitzen.

Auch die neue Auflage reiht sich würdig den vorhergehenden an;

durch die Aufnahme der Forschungsergebnisse der verflossenen sieben

Jahre hält sie sich auf der geschützten wissenschaftlichen Höhe.

l’rinzipiclle Wandlungen bezüglich der Stofi‘anordnung usw.

haben sich nicht nötig gemacht. Die modernen Anschauungen über

die Entstehung des Perkussionsschalles, die Untersuchung der Milz

beim Pferde vom Rectum aus u. a. sind eingefügt, ferner die auf

dem Gebiete der Harnuntersuchung zu verzeichnen gewesenen

Neuerungen entsprechend berücksichtigt werden. Die interessanten

Forschungen über die prognostische Bedeutung der Leukocytose

bei verschiedenen Krankheiten der Haustiere sind als neue Methode

aufgenoinmen usw.

Die hauptsächliche Umarbeitung und Erweiterung hat der von

Kitt verfaßte hakteriologische Teil erfahren, als derjenige Ab

schnitt, dessen Stoff den meisten Wandlungen unterlegen hat. Ge

wisse Fürbungsmethoden (z. B. der Milzbrandbazillen nach Ritbiger)

ferner verschiedene Krankheiten, wie seuchenhaftes Verwerfen

Scheidenkatarrh, Ruhr sind erstmalig berücksichtigt worden. Andere

Kapitel, z. B. malignes Ödem, Rauschbrand, pluriforme Septikiimie,

Tuberkulose, Piroplasmose usw:, ‘ zeigen sich in moderner Dar

stellung. Die Vermehrung der Zahl der Abbildungen wird gerade

hier angenehm empfunden werden und das Verständnis fördern.

Einer Empfehlung des bekannten, gediegenen Werkes bedarf

es nicht, man kann nur wünschen, daß zu der großen Zahl seiner

Freunde immer neue hinzutretcn. Richter.

Neue Eingänge.

Ahsatzquellen flir Schriftsteller. Zweite, wesentlich vermehrte und

verbesserte Auflage. Feder-Verlag, Berlin. Preis 1,50 M, geh. 2 M.

Report cf the Government Veterlnary Bacteriologlst. 1905—06.

Pretoria 1907.

Russische Medizinische Rundschau. Monatsschrift für die gesamte

russische medizinische Wissenschaft und Literatur von Dr. Semjon

Lipliawsky und Dr. S. Weißbcin. V. Jahrg. Heft 5. Ad. Hauß

mann, Berlin 1907.

Personalien.

Ernennungen: Veteriüiirbeamte: Versetzt: Kreistierarzt

Dr. Bar/els-Kolmar zum l. Oktober für den Landkreis Posen-Ost

nach Posen; Bezirkstierarzt Andreas Marlcerl-Bergzabern nach

Neustadt a. d. II. — Schlachthofverwaltung: Die Tierärzte

Dr. Docnecke-Gollub zum Schlachthofdircktor in Bochum (Westf.),

Heinrich Probst aus München zum Schlachthoftierarzt in Erfurt.

Niederlassungen: Die Tierärzte h‘mn‘g Priebatsc’r in Willenberg

(Ostpr.), Mcllcr in Sternbcrg i. Meckl., Michael Steiger-Neustadt a. d. H.

in Lauterecken (Rheinpf). — V erzogen: Dr. Albert .llöller-Alten

stadt als bezirkstierärztl. Assistent nach Mosbach (Baden). Schlacht—

hofdirektor R. Krebs-Duisburg verlegt infolge seiner Versetzung in

den Ruhestand am 1. Oktober cr. seinen Wohnsitz nach Wiesbaden

Examina: Promoviert: Die Tierärzte Josef Falkenbach. aus

Berlin, Otto Il'1'llies aus Wittingcn zum Dr. med. vet. in Bern;

Friedrich Adclmann aus Oppenau, Kurt Degen aus Würzburg, Richard

.llcclrelburg aus Maschen, Juh'us .llüm‘rh aus Straubing und Wal/er

Rogge aus Marburg zum Dr. med. vet. in Gießen. — Approbiert:

Die Herren Gar! li'ifclrcns aus Krumstadt, Bernhard Mcy aus Berlin,

ll’aller Braunert aus Ncustadt i. Schles.‚ Paul Caspcr aus Anger

 
mündc, Heinrich ‘Stock genannt b‘chullc—Ablcloh aus I-Iamborn in

Berlin, Georg Dauscr aus Neuburg a. D., Julias Erhard aus Ober

warmcnsteinach, Hau: Erhardt aus Seitental, Franz Feraxin aus

Weiden, Fritz Händel aus Markt-Redwitz, Hermann Harslcm aus

München. Il‘riedrich Kreiuer aus Sulzbach, Joseph Lahr aus liiilil,

Joscph Ifcichcnwallncr aus Pcrbing, Heinrich Sc/zmcllcr aus Grafling

in München.

In der Armee: Bayern: Im Beurlaubtenstande: Abgang:

Dem Oberveterinär der Landwehr l. Aufgebots Arblf D’Allcwc der

Abschied bewilligt.

Vakanzen.

Krelstierarztstellen: a) Neu ausgeschrieben: Reg-Bez. Brom

berg: Kolmar: Zum 1. Oktober cr. Bewerb. bis 10. August a. d.

Reg.-l’riis. — Reg—Bez. Stettin: Naugard: Bewerb. binnen drei

Wochen an den Rcg.-Präs.

b) Nach Ablauf der Meldefrist noch unbesetzt: Reg.

Bez. Stadc: Zcveu. Bewerbungen an den Reg-Präs.

Schlachthofstellen: a) Neu ausgeschrieben: Düsseldorf:

Tierarzt zum l. September cr. Gehalt 2500 bis 4000 M. Bewerb.

bis 15. August an den Oberbürgermcister. — Duisburg: Direktor

zum l. Oktober cr. Gehalt 4500 bis 6000 M., freie Wohnung usw.

Bewerb. bis 15.August an das Obcrbürgcrmcistcramt. —— Gleiwitz:

Assistenztierarzt zum l. Oktober cr. Gehalt 2400 bis 3600 M. und

360 M. Wohnungsgeld. iewerb. möglichst bald an den Magistrat.

— Markneukirchen: Tierarzt zum l. Oktober cr. Gehalt 2800

bis 3400 M. Bewerb. bis 10.August an den Stadtrat.

b) Nach Ablauf der Meldefrist noch unbesetzt:

Bitburg: Tierarzt. 1600 M. -— Bonn: III. Tierarzt. 2400 M. —

Borken: II. Tierarzt. 2400 M. — Breslau: Assistenztierarzt.

2100 M. — Coblenz: Hilfstierarzt. 2400 M. — Urefcld: Assistenz

tierarzt. — Danzig: Hilfstierarzt. 2200 M. — Duisburg: Assistenz—

tierarzt. 2350 bis 4100 M. —— Düsseldorf: Beschautierant in

Duisburgdtnhrort. 3600 M. — Erfurt: Assistenztierarzt. 2400 M. —

Frankfurt a. M.: Obertierarzt. 4300 bis 6400- M. —- «Gestern:

Inspbktor. 1500 M. — Guben (N.-L.): Assistenztierarzt. 2400 M. —

Halle a. S.: Assistenztierarzt. 2400 M. — Hanau: II. Tierarzt. 2400 M.

— Johannisburg (Ostpr.): Tierarzt. 1500 M. bis 2400 M. — Katto

witz: Zwei Assistenztierärztc. Je 2400 bis 3300 M. — Königs

hütte i. O.-Schl.: II. Assistenztierarzt. 2400 bis 3900 M. — Kott

bus: Assistenztierarzt. 2600 M. — Kreuz a. d. Ostbahn: Tierarzt

für 1*‘lcischbeschau. — Lauge i. Meckl.: Tieriirztl. FIeischbeschaucr.

Einkommen aus Fleischbeschau ca. 2100 bis ‘2500 M. —— Lands—

herg a. W.: Assistenztierarzt. 2100 M. —- Langenschwalbach:

Verwalter. — Liegnitz: Hilfstierarzt.‘ 2400 M. — Magdeburg:

Tierarzt. 2700 M. — Milspe: Tierarzt als amtlicher Fleisch

beschauer. 2100 M. — Mülheim a. Rhein: Assistenztierarzt. 200 M.

monatlich. — Naugard: Verwalter. Fixum 1000 M. — Neuß: Di

rektor. 3600 M. bis 4800 M., fr.Vl’ohnung usw. — Olp c (Wstf.): Fleisch

beschautierarzt. Gebühren zirka 2400 M. -— Osnabrück: Hilfstier

arzt bei der Aus]andfleischbeschamitelle. Monatlich 250 M. —

Pakosch: Verwalter. 2000 M. — Planen: Assistenztierarzt.

2300 M. bis 3200 M., freie'Wohnung. — Posen: Tierarzt. 2400 M. —

Rhede, Bez. Münster: Amtlicher Fleischbeschauer. Aus Fleisch

beschau 1200 bis 1300 M. —— Rostock (Mecklb.): Hilfstierarzt.

200 M. monatl. — Rügenwalde: Insp'cktor. — Soldau i. Ostpr.:

Schlachthol’inspektor. 1500 M. — Spandau: Assistenztierarzt.

1950 M. — Stargard i. Pomm.: Assistenztierarzt. 1800 M. —

Straßburg i. Els.: Direktor. 5000 M. —- Weißensee bei Berlin:

Tierärztlicher Fleischbeschauer. 3000 M. — Zwickau: Tierarzt.

2100 M.

Stellen für amhulatorlsche Fleischbescheu und Privatpraxis: Nach

Ablauf der Meldefrist noch unbesetzt: Altstadcn (Landk.

Mühlheim a. d. Ruhr). — Burgbohl. — Dobrilugk. — Friede

bcrg a. -Qu. —‘Fricdrichstadt. -—— Guttstadt. —— Hcilsberg. —

Jarmcn. — Kemberg (Kr. Wittenberg). — Kirchberg-Hunsrück.

— Langelsheim (Herzogt. Braunschweig). —— Malentc-Grems

wühlen. -- Mariensee (Westpr.). — Pritzerbe. — Ratzebur

i. Pomm. — Spangonbcrg, Bez. Kassel. — Wanne.
 

Verantwortlich fllr den Inhalt (exkl. l.nlerl‚tenteil): Prof. Dr. Schwall: in nLEA. — Verlag und Eigentum der Verla;brwhhaudlang von Richard Schont: in Berlin. —

Druck von W. Btlxonltein, Berlin.
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(Aus der medizinischen Veterinärklinik der Universität Gießen.)

Zur Therapie der Acarusräude.

, Von Professor Dr. Gmeiner.

Der Kampf gegen die Acarusräude in ihrer pustulösen wie

squamösen Erscheinungsform ist wohl das mühevollste und wenigst

aussichtsreiche Unternehmen der ganzen antiparasitären Haut

therapie. Diese Kritik, welche Schlampp in seiner thera

peutischen Technik bei der Beurteilung der erwähnten Dermatose

fällt, wird jeder Fachmann unumwunden teilen müssen. Zudem

ist der Dennodexausschlag eine der verbreitetsten Hautafl'ektionen

der Hunde überhaupt, und aus all diesen Gründen begreiflicher

weise das von den Tierbesitzern gefiirchtetste Hautleiden.

Schon der blanke Name Acarusräude läßt den Züchter mutlos

werden.

Wem Erfahrung und ein entsprechendes Material zur Ver

fügung steht, dem wird dabei die Beobachtung nicht entgangen

sein, daß das Gros der Heilmittel die Verbreitung des Aus

schlages auf den Körper mitunter sehr begünstigt; ja, es gibt

sogar Fälle, in denen nur wenige Einreibungen genügen, um

eine artefizielle Ausbreitung in kurzer Zeit zu erhalten. Das

milbenhaltige Material durfte gleichsam eine Aussaat über die

ganze Haut erfahren.

Eine solche Beobachtung habe ich im Laufe der letzten

Jahre recht oft erleben müssen. Ätzungen der Haut mit

Schmierseife, bereits bestehende Ekzeme bei Scheuern, Reiben

und starkem Juckgefühl der Patienten, vorausgegangene bzw.

gleichzeitig einherschreitende Hautkrankheiten sah ich häufig

solch generalisierte Invasionen der Acarusmilben begünstigen.

Ich gehe heute sogar soweit, daß ich auf Grund klinischer

Erfahrungen bei allen forzierten Einreibungen acaruskranker

Hunde mit Teerpräparaten, Sublimat und sonstigen stark reizenden

Antiparasitica eine künstliche Verschleppung der Milben auf

bislang gesunde Hautpartien direkt voraussage; ich meide des

\ halb seit längerem diese Gruppe von Heilmitteln hierbei gänzlich.

~ Es war mir klar geworden, daß nur dasjenige antiparasitäre

Verfahren auf bleibenden Erfolg Gewähr bietet, welches jeg

lichen Reiz auf eine kranke oder gesunde Haut hintanhä.lt.

Der Therapie der Acarusräude habe ich in meiner klinischen

Tätigkeit eine erhöhte Aufmerksamkeit gewidmet. Zunächst

waren es rein experimentelle Studien, Erforchungen von

biologischen Details der Milben und. Beobachtungen über die

pharmakotherapeutische Wirkung aller überhaupt denkbarer

Mittel auf die isolierten, lebenden Acarusmilben, welche die

Grundlage für die weitere praktische bzw. klinische Anwendung

lieferten. Meine in den letzten Jahren publizierten klinischen

Arbeiten über die Dermatocoptes- und Sarcoptes-Räude der

Kaninchen gaben hierzu den Anstoß und boten bereits brauch

bare Unterlagen. Vielfache klinische Erfahrungen ließen mich

eine Bestätigung der rein pharmakotherapeutischen Ergebnisse

ersehen.

Die von mir eingeführte und erprobte Behandlung der

Acarusräude kommt bereits seit ca. zwei Jahren in meiner Klinik

zur Anwendung und scheint allmählich in weitere Kreise zu

dringen. Wenn ich nun heute bloß in Form einer kurzen

Notiz dieses mein Verfahren der Öffentlichkeit über

gebe, so bezwecke ich damit lediglich, mir für alle

Fälle das Prioritätsrecht zu sichern; in einer erschöpfend

gehaltenen Publikation werde ich in nächster Zeit den Gegen

stand an anderer Stelle behandeln.

Meine Erfahrungen erstrecken sich nun auch — und dieses

Kriterium gilt mir von höchstem Werte — über eine Anzahl

von solchen geheilten Fällen, welche wir Monate und selbst über

ein Jahr nach der Heilung von Zeit zu Zeit wieder zu

kontrollieren imstande waren, mithin ständig im Auge behielten,

so daß also ein einwandfreier Schluß auf den Wert der Methode

zulässig sein dürfte und von dauernden Heilungen gesprochen

Ein ohne Nachkontrolle behandelter Fall vermag

 

werden kann.
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nichts zu beweisen, wenn er auch geheilt entlassen wird. Die!

Erfahrung lehrt nämlich, daß sich gerade beim Derm0dexausschlaghäufig und of_t erst nach Monaten kenntlich werdende Rezidive

einstellen, die erneuter Behandlung bedürfen; deshalb ist ein

bindender Schluß dann, wenn man den Patienten aus den Augen

verliert, gar nicht zulässig und der Wert der vielen gegen

Dermodexräude empfohlenen Heilmittel bzw. die Mitteilung hier

über mit großer Vorsicht einzuschätzen.

Zu Beginn der Therapie lasse ich, wo es immer nur an

gängig erscheint, die Haare an den erkrankten Stellen und in ~

deren Umkreis abscheren und ein Bad mit l/‚—1 Proz. Schwefel

leber vorangehen. Nunmehr wird mit dem Finger oder mit einer

weichen Bürste etwas von der folgend zusammengesetzten Lösung

auf den erkrankten Stellen aufgetragen:

Rp.: Olei Carvi

Spiritus a_a 10,0

Olei Ricini 150,0

Das Einreiben geschehe behutsam, aber gründlich und währe

für jede Hautstelle mindestens drei Minuten, so daß das Oleum

Carvi möglichst tief in die Haut gelangen kann. Die Prozedur

wird gewöhnlich einmal pro Tag, bei Tieren mit starker Aus

breitung wohl auch zweimal vorgenommen. Die Behandlungs

dauer richtet sich nach der Form und Ausbreitung des Leidens.

Leichte Fälle zirkumskripter Ausbreitung wie z. B. beginnende,

am Kopfe in Zehnpfennigstückgröße vorhandene squamöse

Acariasis läßt sich schon in einigen Wochen bemeistern und auch

in jeweils erheblichem Umfang über größere Partien des Körpers

sich erstreckende squamöse Affektionen können bei fleißiger

und anhaltend geübter Behandlung regelmäßig in dauernde Ge

nesung übergeführt werden. Nirgends belohnt sich mehr der

Fleiß und die Ausdauer des Therapeuten oder des Heilgehilfen

als gerade beim Dermodexausschlag. Auch die pustulöse Form

ist unter der gedachten Therapie häufiger zu bekämpfen und

zum Erlöschen zu bringen. Hier hängt die Aussicht wesentlich

davon ab, ob alle Pusteln gespalten und ausgedrückt werden

können; unmittelbar nach der Eröfl‘nung dieser Pusteln und der

fleißigen Entfernung der Schädlinge wird, wie oben mitgeteilt,

eingerieben. Bei bereits bestehender Hautverdickung,

welche einen tiefen Sitz der Milben verrät, bei großer |

Ausbreitung und langer Dauer ist ein Erfolg auch mit

meiner Behandlung nicht denkbar: ich glaube darauf

gleich jetzt schon aufmerksam machen zu müssen, um allzuhoch

gespannten Erwartungen von vornherein zu begegnen.

Um bei langer Anwendungsdauer doch etwa sich geltend

machenden Reizerscheinungen vorzubeugen, pausiere man

gegebenen Falles eine Zeitlang oder wende dann das Oleum

Carvi nur in 5proz. Lösung an; die Zugabe von Spiritus

erscheint unbedingt nötig, um dem Ganzen die strenge flüssige

Konsistenz etwas zu nehmen und die Tiefenwirkung für die

Haut zu erhöhen. Ratsam erscheint es endlich, alle acht Tage

dem Patienten ein Bad bzw. eine Waschung mit '‚’‚—1 proz.

Schwefelleberlösung zu geben.

Wenn die Acarusräude des Hundes von vielen Seiten

schlankweg als ein unheilbares Leiden angesehen wird, so

möchte ich demgegenüber betont wissen, daß es mit dieser

l

l

l

l

 

meiner Behandlungsmethode fast regelmäßig gelingt,

ihrer Im Beginns Herr zu werden. Hierzu bedarf es aber !

nächstdem immer: viel Zeit, viel Fleiß, viel Geduld. l

l

 

Aus der Praxis.

Von Heinrich Holterbuch, Tierarzt in Ofienburg i. B.

„Sorgfältige Beobachtung bildet den tüchtigen

Praktiker; aber seine Tüchtigkeit wird mit ihm be

graben. Nur wenn er seine Beobachtungen in Fach

zeitschriften niederlegt, trügt er bei zur Hebung des

Fachwissens und arbeitet auch seinerseits mit an der

Errichtung des stolzen Baues der pathologischen

Wissenschaft.‘

(Motto aus der amerikanischen Praxis.)

l. Yohimbin bei Sterilität der Kuh Infolge von chronlschcr lstrltls:

Witwe Hausmann von Zunsweier konsultierte mich wegen

einer ca. fünf Jahre alten Simmenthaler Kuh, welche nicht mehr

rindrig und nicht mehr trächtig wurde.

Die Anamnese lautet: \'0r 1“,'. Jahren hatte die Kuh eine

schwere Geburt infolge einer abnormen Lage der Frucht, welche

ohne tierärztliche Hilfe mit Gewalt entwickelt wurde. Als

nächste Folge dieser Geburts-„Hilfe“ stellte sich eine gewisse

Schwäche der Nachhand ein, die sich aber allmählich verlor;

sodann ein Ausfluß aus der Scheide, welcher etwa ein Jahr

lang mit wechselnder Intensität bestand und dann nach und

nach ganz verschwand. Im ersten Jahr trat bei der Kuh die

Brunst noch deutlich ein, sie war sogar anfänglich sehr stark

entwickelt, wurde aber gegen Ende des ersten Jahres schwach:

im zweiten Jahre erloschen die Anzeichen der Brunst vollständig.

Die Kuh war im ersten Jahr regelmäßig und auch im zweiten

noch dem Stier zugeführt werden, weil der Besitzerin an der

Erhaltung des sehr wertvollen Nutztieres alles gelegen war;

eine Befruchtung trat nicht ein. Nun entschloß man sich zum

Verkauf; glücklicherweise tat der Händler ein solches Schand

gebot, daß die zu allem resignierte Frau denn doch nicht darauf

eingehen konnte; sie zog vielmehr in ihrer Ratlosigkeit mich

zur Behandlung der Frigida zu.

Ich fand bei meiner ersten (und leider einzigen) Unter

suchung der Kuh im Dezember 1906 ein vorzüglich gebautes,

außerordentlich wohlgenährtes Tier, das vollkommen gesund

war, bis auf die Sterilität, und schon als Schlachttier einen be

deutenden Wert repräsentierte. Die Witwe, welche infolge der

Reden des Händlers ganz mißtrauisch geworden war und die

Kuh für „schwindsüchtig und unheilbar“ hielt, konnte ich

zu einem Versuch mit Yohimbin-Spiegel bewegen, welches mir

in ähnlichen Fällen schon ganz ausgezeichnete Dienste geleistet

hatte. Ich gab ihr zwei Gramm Yohimbin in Tabletten

form mit der Weisung, täglich drei Tabletten in

Kleientrank zu verabreichen. Wie mir dann der Sohn

des Hauses, ein intelligenter Mann, welcher das Experiment. mit

der gespanntesten Aufmerksamkeit und begreiflichem Mißtrauen

verfolgte, vor kurzem mitteilte, stellte sich einige Tage nach

Verabfolgung der letzten Tablette stark ausgeprägte

Rinderigkeit ein, worauf die Kuh dem Stier zugeführt

wurde. Sie stand beim Sprung tadellos und ist, wie

mir fest versichert wird, zur Zeit sicher trächtig.

Über die Symptome der Brunst. ob Schwellung der Vulva oder

gar leichte Blutung eintrat, konnte ich nichts in Erfahrung

bringen.

Der Erfolg der Yohimbintherapie ist in diesem Falle aber

so klar, daß nur ein Vorurteil ihn leugnen kann, welches nicht

bekehrt sein will.
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2. Yohimbln-Spiegel als Spezificum gegen incoerclhles Erbrechen

und spinale Lähmung.

In meiner letzten Veröffentlichung über Yohimbin und die

Erfolge der Yohimbintherapie im Jahre 1906 (Deutsche Tier

ärztl. Wochenschr. Nr. 13 u. 14, Jahr-g. 1907) habe ich be

sonders die Wirkung hervorgehoben, welche das vielseitige Al

kaloid auf das Zentralnervensystem übt, und dann noch bei der

Besprechung seiner anästhesierenden Eigenschaften darauf‘ hin

gewiesen, daß es bei manchen Fällen von Vomitus beim Hund,

gegen welche andere therapeutische Maßnahmen wirkungslos

oder zu gefährlich (Cocain) waren, die Probe vorzüglich be

standen hat. Der nachstehende Fall ist ein weiterer Belag für

seine Verwendbarkeit nach dieser Richtung hin.

Dreijähriger männlicher Foxterrier, Herrn Hauptlehrer W.

in Ofl‘enburg gehörig, war seit drei Tagen krank: das muntere

lebhafte Naturell der Rasse war ganz verflogen; der Hund lag

apathisch, mit geschlossenen Augen in seinem Korb, schenkte

der Umgebung keine Aufmerksamkeit, hatte den Appetit voll

ständig verloren bei gesteigerter Wasseraufnahme und war durch

nichts zu bewegen, sein Lager zu verlassen. Der im höchsten

Grade beunruhigte Besitzer wandte sich an mich um Hilfe. Ich

fand am 14. Mai bei meiner ersten Untersuchung folgenden

Status praesens: Fieberlosigkeit (39,20 C‘); 90—100 kleine,

unregelmäßige, zuweilen aussetzende Pulse, schwach pochender

Herzschlag; 16 Atemzüge von ruhiger, gleichmäßiger Beschaffen

heit; Nase trocken und. kalt; Schleimhaut des Maules und der

Augen blaß, ohne Stich ins Gelbe; Maulhöhle ohne abnorme

Beläge und ohne abnormen Geruch; Appetit darniederliegend

(vollständige Anorexie); Wasser wird häufig gesucht; Erbrechen

besteht in beängstigender Weise.

das Tier breche alle Viertelstunde, was wohl dahin zu

korrigieren ist, daß es nach jeder Wasseraufnahme

oder nach jeder in wohlmeinenderAbsicht erzwungenen

Futteraufnahme erbricht; Kotabsatz ist sistiert; die letzten

Faeces wurden am 13. Mai morgens wahrgenommen; sie waren

weich, gelblich und mit Schleim überzogen; das Erbrechen soll

anfangs „gallig“ gewesen sein; die erbrochene Masse, welche

ich sah, war ein heller, glasiger Schleim von saurem Geruch;

weitere abnorme Merkmale konnte ich nicht daran entdecken,

vor allem nichts, was auf eine eventuelle Phosphorvergiftung

hingedeutet hätte! Der Hund steht freiwillig nicht auf. Wird

er aus dem Korb gehoben, dann steht er zittrig, mit hoch auf

gekrümmtem Rücken da, hält den Kopf gesenkt und bietet mit

seinen halb geschlossenen, ansdruckslosen Augen das Jammer

bild eines schwer kranken Tieres. Die Nachhand ist gelähmt;

das heißt: die Hinterfiiße werden kurz, zögernd vor

gesetzt und dabei hochgehoben und eigentümlich

tappend niedergesetzt. Das gibt dem ganzen Gang

etwas Schwankendes und Gespanntes zugleich. Nach

ein paar Schritten sinkt die Nachhand zusammen und

der Patient liegt wie hilflos am Boden. Die Sensi

bilität ist an beiden hinteren Gliedmaßen abnorm

gering: schwache Reaktion auf tiefere Nadelstiche in

die Sohle und Hosenmuskulatur, Fehlen des Patellar

reflexes! Durch Perknssion läßt sich längs der Wirbelsäule

nichts Abnormes nachweisen. Die Palpation des auffallend

leeren Hinterleibes ergibt: Druck auf Darm und Blase löst

keinen Schmerz aus; bei Druck auf die Nieren zuckt das Tier

chen zusammen; desgleichen bereitet ein leichter Druck im rechten

Besitzerin gibt an,

Hypochondrium Unbehagen und man glaubt bei vorsichtiger

Palpation eine leichte Vergrößerung der Leber feststellen zu

können. Über den Urin und seine Beschaffenheit konnte ich

durch die Anamnese nichts ermitteln; ich sah ihn während der

ganzen Krankheitsdaner nicht, obwohl zweifellos Ausscheidungen

bestanden. Über die Ursache des Leidens (welches der Besitzer

für Staupe hielt, die aber vollständig ausgeschlossen ist‘) konnte

an, es seien in den letzten Tagen ungemein viele Katzen in

der Nachbarschaft unter Vergiftnngserscheinungen eingegangen

und man vermute, daß ihnen in den Gärten Phosphor gelegt

worden sei; vielleicht habe der Hund auch etwas Derartiges

bekommen.

Ich mußte unter solchen Umständen die. Diagnose in sus

penso lassen.

Als Therapie verordnete ich: Absolute Ruhe.

drei Dosen a 0,1 pro die; Hungerdiät.

Am 15.Mai hatte sich der Zustand verschlimmert; das

Erbrechen bestand fort und war das Symptom, welches

den Eigentümer am meisten schreckte. Im übrigen war

die Mattigkeit und Eingenommenheit der Psyche ausgesprochener.

Die Kalomeltherapie war insofern verfehlt, als jede Dosis sofort

erbrochen wurde, ein Laxieren also nicht eintreten konnte. Ich

gab nun auf Grund meiner früheren Erfahrungen dem

Patienten Yohimbin muriaticnm Spiegel (Yohimvetol)

in Tabletten a 1 Milligramm in 2 stündiger Pause (in

etwas Kaffee gelöst).

Der Erfolg war ein ganz vorzüglicher: Das blsher„lncoerclble“

Erbrechen wich nach der ersten Tablette vollständig. so daß ich dem

Tierchen noch am Nachmittag etwas Fleisch geben lassen konnte,

das behalten wurde. Auch die Lähmung der Nachhand schwand

auffallend rasch. Während der Hund am 15. Mai noch außer

stande war, auch nur zehn Schritte zu laufen und bei jedem

Versuch, sich mit einem Hinterfuß am Kopf zu kratzen, unfehl

bar auf die Seite fiel. fand ich ihn am 16. Mai mittags auf

einer Wanderung in der Stube begriffen. Sein Gang war

noch steif, aber sicher; die Patellarreflexe konnten

ausgelöst werden; das Tierchen erstenmale

Kalomel,

machte zum

| seit dem Beginn der Erkrankung Versuche, sich zu strecken

und zu schütteln und wedelt unbeholfen mit dem bisher unbe

weglich gebliebenen Schweifstnmmel. Die Versuche, sich am

Kopf zu kratzen, gelingen, fallen aber noch ungeschickt genug

aus. Appetit kehrt wieder zurück; der Umgebung wird wieder

Aufmerksamkeit geschenkt. Ein befreundeter Hund, der zu

fällig ins Zimmer gerät, wird angeknurrt: Alles erfreuliche

Symptome der sicheren Besserung.

Am 16. Mai machte dieser rasche Fortschritte, so daß ich

am 17. Mai bei meinem Besuch den Patienten ziemlich munter

und in einer solchen Verfassung fand, daß ich jede Gefahr für

beseitigt erklären und meine Besuche einstellen konnte.

Aus vorstehender Skizze erhellt klar:

a) Das Yohimbin Spiegel ist (wie das Kokain, welchem

es in der antisthesierenden Wirkung ganz nahe kommt; man

lasse zum Beweis etwas reines Yohimbin. hydrochloric. auf der

Zunge zergehen!) ein ganz vorzügliches, völlig unschäd

liches und in der niedrigen Dosis billiges Mittel gegen

anhaltendes Erbrechen:

b) seine Wirkung bei spinaler Lähmung ist, wie in

l einigen meiner früheren Versuche, auch in diesem

C’

mit Sicherheit nichts festgestellt werden; doch gibt der Besitzen
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' stutzig machte.

Falle unverkennbar und sollte die Aufmerksamkeit der

Kollegen fesseln.

3. Dle Dauer der Yohimblnwlrkung.

Als die ersten Nachrichten von der Yohimbinwirkung mit

ihren verblüffenden Details in die Fachpresse gelangten, wurden

sie allseitig mit Kopfschütteln aufgenommen. Da war so manche

märchenhaft und abenteuerlich klingende Behauptung, die uns

Hierher gehört auch jene: durch eine ein

malige Yohimbinkur von kurzer werde die

männliche Impotenz für immer geheilt. Diese und einige

ähnliche Angaben stellten an unsern guten Glauben solche An

forderungen, daß wir kopfscheu wurden und, das Kind mit dem

Bade ausschüttend, über das ganze Yohimbin den Stab zu

brechen geneigt waren, als über einen der vielen Schwindel,

die seit Olims Zeiten unzertrennlich waren von dem Begriff

„Aphrodisiacum“. Die Anschauungen haben sich langsam

zugunsten des Yohimbin gewendet, und wenn uns so

manche Seite seiner Wirkung auch heute noch unerklärlich ist,

so beugen wir uns doch vor der Macht der Tatsachen. Und

zu diesen gehört auch die dauernde Nachwirkung der

Yohimbinkur.

Hierfür ein Beispiel: In der Nr. 10 der „Mitteilungen des

Vereins badischer Tierärzte“, Jahrgang 1906, hatte ich den

Fall eines Afl‘enplnschermännchens geschildert, welches drei

Jahre lang wegen völlig mangelnder Erectio penis impotent

war und blieb, trotz aller Bemühungen verschiedener Kollegen.

Es erlangte nach Verabreichung von 0,03 Yohimbin-Spiegel in

Tablettenform mit der plötzlich eintretenden vollkommenen

Erectio seine Potenz und zeugte drei gesunde Junge. Seit

dieser Zeit hat sich bei ihm diese Potenz ungeschwächt

erhalten und es im Beginn des Dezember 1906 befähigt,

das Weibchen zum zweiten Male fruchtbar zu belegen,

ohne daß eine zweite Yohimbinkur stattgefunden hat.

Das Junge wurde, wie ich vor einigen Tagen vom Besitzer,

einem Offizier der hiesigen Garnison, hörte, auf einer Aus

stellung mit dem ersten Preis bedacht. Die dem Yohimbin zu

verdankende, durch eine einmalige, nur acht Tage lang dauernde

und nur 3 Zentigramm Yohimbin-Spiegel vcrbrauchende Yohim

binkur erzielte Nachkommenschaft scheint demnach, physisch

betrachtet, nicht schlecht zu sein, was dem Yohimbin sicherlich

zur Empfehlung gereicht, daß auch die weibliche Frigidität

dauernd durch eine einmalige Yohimbinisierung behoben wird,

beweisen meine letzten Versuche, über welche ich

berichten werde.

Dauer

später

4. Gibt es elne Gelheriihenvergil'tung (Oerotiemue)?

Die Frage, ob die gelbe Rübe (Daucus Carota) bei un

geeigneter Verfütterung giftige Wirkungen haben könne, welche

sich am lebenden Tier in auffallenden Symptomen äußern, wird

sicherlich von jedem Landwirt und jedem Tierarzt unbedenklich

verneint. Die andere Frage sodann, ob die gelbe Rübe ein

geeignetes, d. h. dem Organismus zuträgliches Futtermittel sei,

wird fast ebenso ausnahmslos verneint.

Unsere Kenntnisse von den Bestandteilen der Daucus Carota

sind allerdings gleich Null, wenigstens bezüglich der physiolo

gischen Wirkung, welche sie entfalten können. Als mir der

Fall, den ich der folgenden Betrachtung zugrunde lege, in der

Praxis begegnete und mir zwei analoge Fälle aus früheren

Jahren ins Gedächtnis zurückrief, sah ich mich vergeblich in

 

 

' der Literatur nach einem Anhaltspunkt um, auf welchen ich

mich stützen könnte, um zu einem sicheren oder auch nur

plausibeln Erklärungsversuch zu gelangen. Ich wandte mich in

meiner Not an die anerkannteste Autorität, Herrn Prof.

Dr. E. Schmidt in Marburg, der mir mit der größten

Liebenswürdigkeit die Auskunft erteilte: „In der ziemlich

dürftigen Literatur, welche über die Bestandteile der

Daucus Carota vorliege, sei kein Stoff verzeichnet,

dem man giftige Eigenschaften zuschreiben könne;

die neueren Arbeiten beträfen alle das „Carotiu“, ohne

daß durch dieselben die chemische Natur dieses Stoffes

besser aufgeklärt wäre; es handle sich dabei wahr

scheinlich um einen hochmolekulären Kohlenwasser

stoff, der ebensowenig toxische Eigenschaften besitzt,

wie andere Kohlenwasserstoffe. Außerdem sei die

Menge des in der Mohrrübe enthaltenen Carotins eine

sehr geringe.“

Und doch! Und doch —— — ——' —— — —.

Ich erinnere mich, daß man die Daucus Carota von alters

her als zuverlässiges Wurmmittel rühmt und anwendet. Und

die chemischen Substanzen, welchen eine wurmtötende

Wirkung zukommt, pflegen nicht harmlos zu sein. Im

Gegenteil!

Ich erinnere mich ferner aus meiner Studenteuzeit in

München mit aller Bestimmtheit, von einem der Herrn Professoren

gehört zu haben, daß die gelbe Rübe bei ausschließlicher "er

fi'1tterung für weiße Mäuse ein starkes Gift sei, dem sie

nach ca. 10 Tagen unter Krämpfen erliegen. Für die Ungiftig

keit der Mohrrübe spricht diese Beobachtung ent»

schieden nicht. Im Gegenteil!

Ich erinnere mich endlich aus meiner Praxis in armen

Gegenden, welchen nachteiligen Einfluß die Gelberübe

bei gemischter Fütterung und mäßiger Beigabe auf

die Pferde hatte; und keinem Kollegen, keinem aufmerksamen

Pferdehalter kann diese Bemerkung entgangen sein. Im Gegen

teil! Kann man daraus einen Schluß ziehen auf die

Harmlosigkeit und Ungiftigkeit der Mohrrübe? Ich

glaube nicht.

Ein Landwirt aus der reichen, in der Rheinebene gelegenen

Ortschaft S. bei Otfenburg besitzt ein Pferd, braune Stute

mittleren Alters, mit welcher er lediglich seine kleine Land

wirtschaft besorgt. Das Pferd gehört dem schweren, kaltblütigen

Wagenschlag an und ist sehr fett. Vor drei Monaten wurde

.ich in dringendster Eile gerufen, da die Stute am Morgen nicht

mehr imstande gewesen sei, aufzustehen. Sie war am vorher

gehenden Tag noch zum Futterholen am Nachmittag verwendet

worden und war in jeder Beziehung gesund erschienen. Das

Futter am Abend war noch, wie sonst aufgenommen worden.

Um so größer war der Schreck des Besitzers, als sie am Morgen

das F\1tter versagte und trotz aller Anstrengungen, die sie

machte, nicht in die Höhe kam.

Ich fand bei meiner früh am Morgen betätigten Unter

suchung: ein fieberloses Pferd (38,7U C‘), welches ‚ganz ruhig

auf der Seite liegt und mit ruhigem, neugierigem Blick die

Umgebung betrachtet. Pulsschlüge sind 60 pro Minute zu zählen,

von glcich- und regelmäßiger Beschaffenheit und voll; die Zahl

sinkt gegen Ende der Untersuchung auf 50 Schläge pro Minute;

das Pferd hatte kurz vor meinem Eintreffen einen Versuch ge
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macht, sich zu erheben; und daher rührte wohl der beschleunigte Befallungspilze zurückgeführt werden müsse. Die

Puls. Respirationsapparat durchaus normal; Appetit gering. gelben Rüben wurden roh, in wenig zerkleinertem Zustand

lllaulhöhlc normal temperiert, ohne Belag und ohne abnormen verfüttert.

Geruch. Peristaltik, soweit sie am liegenden Tier zu unter

suchen ist, etwas zu stark rege. Ausscheidungen von Kot und

Urin normal; besonders ist in der Färbung des letzteren keine

Abweichung vom Urin eines gesunden Pferdes makroskopisch

zu finden. Lidbiudehaut nicht höher gerötet; allgemeine Decke

intakt; nirgends in der Muskulatur Schwellungen, be

sonders an der Kruppe nicht. Sensibilität in der ganzen

Vorhand und der Kruppe und Hose normal; nur in den

untern Partien der hinterm Extremität scheint sie

etwas geringer zu sein, als man sie sonst zu finden pflegt;

denn die Reaktion tritt erst auf etwas tiefere Nadelstiche ein,

als an der entsprechenden Stelle der vordem Extremität. Ein

Patellarreflex konnte durch einen kurzen Schlag mit

dem Perkussionshammer gegen die Patella nicht aus

gelöst werden. Das Pferd konnte nicht aufstehen; man sah

ihm wohl an, daß es den guten Willen dazu hatte, und es

machte auch hin und wieder einen Versuch, der aber an dem

Unvermögen, sich auf die Nachhand zu stützen, jedesmal

Es war eine ausgesprochene Lähmung der

Hinterbeine von der Patella abwärts vorhanden, so

daß z. B. die Strecker und Beuger am Huf versagten.

Vorn war die Lähmung nicht ausgesprochen; der Huf konnte

willkürlich gestreckt und gebeugt werden, so daß man höchstens

von einer auffallenden „Schwäche“ der Vorhand sprechen

konnte. Auch Anwendung von Gewalt brachte den Patienten

nicht in die Höhe.

Als was ist nun dieses Leiden zu bezeichnen?

Difi'erentialdiagnostisch kommt in erster Linie in Betracht

die „schwarze Harnwinde“, welche, wie es scheint, durch

Herrn Prof. Schlegels verdienstvolle Untersuchungen eben die

lang ersehnte Aufklärung erfahren soll. Gegen sie spricht die

Farbe des Urins, der Mangel der Schwellungen, die Ruhe des

Tieres, die Abwesenheit von Schweißausbrüchen, die völlig freie

Psyche. Für Kolik, welche in zweiter Linie in Betracht komme,

fehlte jeder Anhaltspunkt. Auch spricht gegen beide Leiden

der weitere Verlauf der Erkrankung und die nachträglich durch

die Anamnese festgestellte abnorme Fütterung, welcher der

Patient in den letzten drei Monaten unterworfen war: Der Eigen

tümer gab nämlich an, er habe seit einem Vierteljahr

täglich das Pferd ausschließlich mit gelben Rüben und

Heu gefüttert, und zwar von den ersteren täglich

dreimal je einen Korb voll, der etwa 20 Pfund gelbe

Rüben faßt; das heißt also; Das Pferd erhielt drei Monatelang

täglich die kolossale Menge von 60 Pfund gelbe Rüben! Ich ließ mir

diese gelben Rüben zeigen, ihre Beschaffenheit interessierte mich

Man brachte mir den Korb voll, der als Morgenration von dem

Patienten verschmäht werden war: gewöhnliche Futtermohrrüben,

sehr sorgfältig gewaschen und vollkommen gesund. In dem

ganzen Korb fand ich auch nicht eine, welche von Pilzen be

fallen war (an der unter dem Namen der „weichen Fäulnis“

bekannten Krankheit litt). Ich hebe das ganz besonders hervor;

denn damit wird der Einwand hinfällig, den ich mir sofort ge

macht hatte und der so natürlich ist, daß nämlich die Carotten

erkrankt und so die Vergiftung, die ich hier annehmen muß,

eine zufällige, sekundäre, von der Carotte als solcher unab

hängige sei uud auf die Bildung von Toxinen durch

scheiterte.

Meine Diagnose lautete: „Gelberübenvergiftung“ oder

„(Iarotismus“ (den Ausdruck wenigstens glaube ich gelesen

zu haben). Therapeutisch gab ich, geleitet durch frühere Er

fahrungen, Arecolin hydrobromic. 0,1 (zwei Dosen in acht

stündiger Pause).

Der weitere Krankheitsverlauf war der folgende, der günstigen

Prognose, welche ich gestellt hatte, ganz entsprechende: Das

Pferd lag während des Tages vollkommen ruhig, bei ganz freier

Psyche; die Ausscheidungen blieben normal, besonders der Urin

war frei von jeder verdächtigen Färbung; auch sonstige An

zeichen von Harnwinde oder Koliksymptome blieben aus. Gegen

Abend stellte sich ein schwacher Appetit ein, die Lähmung der

Nacbhand ließ nach, so daß die Versuche aufzustehen häufiger

wurden und noch in der kommenden Nacht erfolgreich waren.

Am nächsten Morgen konnte mir der Besitzer melden, das Pferd

stehe und sei bei gutem Appetit, mithin geheilt. Ein weiterer

. Besuch sei unnötig. (Das alte Lied; es gehört bei der be

kannten Dankbarkeit des Publikums schon ein großer Enthusias

mus für das Fach, ein unverwüstlicher Idealismus dazu,‘ sich

mit dergleichen theoretischen Fragen zu plagen. Oder sind

sie am Ende der Schwimmgürtel, der uns auf dem

trostlosen Meer der Praxismisere oben erhält?!) Einige

Tage später erfuhr ich: Noch zwei Tage lang habe sich das

Pferd etwas mühsamer als sonst in der Nachhand erhoben und

nur kurze Zeit unter Muskelzittern stehend erhalten. Dann sei

mit stets besser werdendem Appetit am dritten Tage völlige

Heilung und Gebrauchsfähigkeit erzielt worden. Gelbe Rüben

wurden natürlich vom ersten Tag der Erkrankung an nicht

mehr gefüttert, sondern Kleientränke, Hafer und Heu.

Dieser möglichst prägnant skizzierte Fall erinnert mich

während meiner Praxis in Helters

berg (Rheinpfalz) in einer bettelarmen Gegend beobachtete

analoge Fälle. Es ist ein Waldland, in welchem nur wenig

Raum für Körnerbau gelassen ist; der Bauer pflanzt die

alles erhaltende Kartoffel und Rüben, auch Mohrrüben. Die

kleinen, unansehnlicben, struppigen Pferdchen haben bei der

Stammholzfuhre und den Waldarbeiten jahraus, jahrein ein

hartes, geplagtes Dasein. Als Futter erhalten sie in der Haupt

sache Kartoffeln (gekocht) mit Kleie gemengt und Haferstrob

mit Heu. Im Sommer Klee und Grünfutter (nicht zu ihrem

Vorteil). Im Jahr 1898 erlebte ich im Januar einen Fall von

Lähmung bei einem zehnjährigen Pferd, auf welche ich mir

keinen rechten Vers machen konnte. Auch hier konnte Harn

winde und Kolik mit Bestimmtheit ausgeschlossen

werden; auch hier war der tieberlose Verlauf bei ganz freier

Psyche auffallend, und als einzige ausgesprochene Krankheits

erscheinung die Lähmung der Nachhand gegeben. Arecolin

brachte in vier Tagen Restitutio ad integrum. Ich erinnere

mich noch heute, daß der Besitzer, weil ihm die Kartoffeln

auszugehen drohten, voll gelbe Rüben

speziell als Futter für seine Pferde kaufte und neben

Heu und Haferstroh auschließlich fütterte. Leider

hatte ich diesem Fall nicht die nötige Aufmerksamkeit zuteil

werden lassen; er blieb mir aber als außergewöhnlich im Ge

dächtnis haften und erleichterte mir das Verständnis des zweiten

Falles:

an zwei andere,

einige Wagen
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Im Oktober 1899 kaufte ein ob seiner schweren Langholz

fuhren berühmter Fnhrmann ein fünfjähriges Pferdchen der

leichten Lothringer Rasse, das, trotzdem es aus Lothringen

kam, sicherlich schon bessere Tage und einen besseren Herrn

gesehen hatte. Meine Mahnung, dem willigen Tierchen zuerst

durch die geeignete Haferfütterung die nötige Kraft zu geben

zu der endlosen, aufreibenden Langholzhauderei, wurde

selbstverständlich! — in den Wind geschlagen. Der Besitzer

hatte (weiß der Himmel weshalb) eine hohe Meinung von

der gelben Rübe als Kraftfuttermittel. So fütterte er denn

gelbe Rüben! Nichts als gelbe Rüben! Das Pferd nahm

an Rundung zu, schwitzte aber leicht und wurde zusehends

matter. Und umsomehr gelbe Rüben bekam es, so daß,

wie ich mich überzeugen konnte, schließlich morgens und abends

je ein Korb voll gelbe Rüben, daneben etwas Kartoffelbrei und

Heu gefüttert wurde. Im letzten Drittel des Dezember ver

sagte es plötzlich den Dienst, d. h. es konnte nicht mehr

aufstehen. Ich fand bei meiner Untersuchung: Apyrexie

(39,10 C); Zirkulation und Respiration normal; Appetit ganz

darxiiederliegend; Peristaltik lebhaft; Kotabsatz in jeder Hinsicht

Urin hell, wenig Sedimente enthaltend, sonst

nach Reaktion und Aussehen normal. Nirgends eine

Schwellung der Muskulatur. Psyche ungestört. Als

einziges Krankheitszeichen ist auch hier eine ganz

unerklärliche vollkommene Lähmung der Nachhand von

der Patclla abwärts zu konstatieren, bei welcher

ebenfalls die Möglichkeit der normalen Beugung und

Streckung des Hufes behindert ist. Sensibilität be

deutend herabgesetzt: Reaktion nur auf tiefe Nadelstiche

(Patellarreflex wurde leider nicht beachtet). Dieser Zustand

dauerte drei Tage lang und wurde allgemein für „Harn

winde“ gehalten. Er hatte mit diesem Leiden jedoch nur eine

vage Ähnlichkeit: das Unvermögen, aufzustehen; alle übrigen

charakteristischen Merkmale fehlten. Am dritten Tage abends

stellte sich das Pferd und ging; der Gang war leicht und

frei; bald trat aber Ermüdung und Muskelzittern ein, so daß

sich der Patient legen mußte; nach zwei weiteren Tagen waren

auch diese Symptome geschwunden und es blieb, als Nach

wirkung der elenden Fütterung bei der großen Arbeitsleistung,

nur noch längere Zeit eine gewisse Mattigkeit zurück. Als

Therapie hatte ich auch hier Arecolin .in Dosen von 0,1 jeden

Morgen gegeben, daneben gute Fütterung (mit der gebotenen

Vorsicht natürlich!) und absolute Ruhe. '

Das sind die drei Fälle von spinaler Lähmung, welche ich

in nahezu zwanzigjähriger Praxis im Anschluß an exzessive

Gelberübenfütterung beobachtet habe und als „Carotismus“,

als Gelberübenvergiftung bezeichnen möchte. Nicht immer hat

dieser Carotismus eine so ausgesprochene Gestalt. Er begegnet

uns als „Lähmung“ nur selten; um so häufiger treffen wir

normal.

ihn als .‚Mattigkeit, als Neigung zum Schwitzen“. Wer

die Gelberübenfdtterung und ihre Folgen beobachtet, kennt

diese Symptome und wird sie nicht unterschätzen. Zwar

läßt das Leiden auch in seiner schlimmsten Form

noch eine günstige Prognose in bezug auf den Exitus

letalis zu. Allein es ist stets zu berücksichtigen,

daß auch in den leichteren Formen die fortgesetzte

Gelberübenfiitterung die Widerstandskraft des Orga

nismus pathogenen Einflüssen gegenüber schwächt

und daß in Zeiten verheerender_Epizootien solche matten Pferde

| zumeist unterliegen. Ich mache deshalb seit Jahren gegen die

zunehmende Verwendung der Gelberübe als Futtermittel stets

Front und suche meine Kunden eines Besseren zu belehren.

Mit welchem Erfolg, das kann sich jeder Kollege denken.

Der Gedanke, daß die „harmlose“ (ielberiibe schädlich sein

und Vergiftungserscheinungen hervorrufen könne, wird manchem

Leser grotesk erscheinen. Es kommt nur darauf an, was man

unter „Gift“ und unter „Vergiftung“ versteht. Nach der

landläufigen Anschauung versteht man unter „Gift“ einen

chemischen Körper, der schon in minimaler Dosis bedrohliche

Krankheitserscheinungen und den Tod hervorrufen kann. Eine

Vergiftung in diesem Sinne ist fast stets ein akuter Vorgang.

Sehr wissenschaftlich ist dieser Standpunkt gerade nicht und

die Definition muß weiter gefaßt werden. Sprechen doch heut

zutage die Ärzte von einer „Fleischvergiftung“ und ver

stehen darunter nicht etwa den Botulismus und ähnliche durch

Ptomaine veranlaßte, im großen und ganzen seltene akute Vor

kommnisse, sondern die ungemein häufige, durch

haltenden übermäßigen Fleischgenuß erzeugte chro

nische Vergiftung des Körpers, welche sich in ver

schiedenen Symptomen (Herzleiden, Gicht usw.)

äußert und die Aufmerksamkeit unserer Therapeuten in stei

gendem Maße fesselt. So gut nun das Fleisch, das ge

sunde, bankwürdige, harmlose Fleisch, im Übermaß

genossen, durch Anhäufung schädlicher Zersetzungs

produkte im Körper’ giftig wirken und die qualvollstem

gefährlichsten Leiden chronischer Natur veranlassen

kann, die uns noch vielfach ein Rätsel sind und ätio

logisch auf ganz andere Gründe zurückgeführt werden,

ebenso gut kann die als „harmlos“ betrachtete Gelbe

rübe, im Übermaß und fortgesetzt verfüttert, den

Organismus einer chronischen Vergiftung entgegen

führen. '

Leider ist zur Klarstellung dieser, meines Erachtens nicht

unwesentlichen Erkrankung noch geradezu alles zu tun: Die

genaue Erforschung der Bestandteile von Daucus ('arota, die

chemische und physiologische Prüfung der einzelnen Substanzen

und —— last not least — die Bearbeitung einer Kasuistik der

Gelberübenvergiftung, womit ich hier einen bescheidenen Anfang

mache.

Die Bestandteile sind noch nicht mit der nötigen Gründlich

keit untersucht. Der Fleiß der Forscher schweift, das Nahe

liegende geringschätzend, in die Weite. J e seltener, je tropischer

die Drogue, um so mehr reizt sie die wissenschaftliche Neugier

der Gelehrten. Bei dem gewaltigen Aufschwung, welchen der

Verkehr nimmt, für den es künftig keine Entfernungen mehr

gibt, ist zu hoffen, daß bald die nach westlicher Bildung strebenden

Orientalen unter den Tropen von der gleichen Manie befallen

werden. Dann wird vielleicht ein Forscher mit unaussprechlichem

Namen der deutschen Gelberübe seine gelehrte Muße widmen

und ihre Bestandteile studieren.

Diese sind nach König: Wasser 86,79 — Stickstoff 1,23

—— Fett 0,3 —- Rohrzucker 2,11 — Fruchtzucker 4,03

sonstige stickstoffreie Bestandteile 3,03 — Holzfaser 1,49 —

Asche 1,02. ‘

Die Wurzel enthält 0,0114 Proz. eines farblosen, ätherischen

Öles, ein Cholesterin (Daucosterin) und vor allem Carotin, das

in rotbraunen, glänzenden Kristallen von quadratischer Form

gewonnen wird, in Wasser unlöslich, in Schwefelkohlenstoff,

an
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Äther etc. leicht löslich ist und in der Wärme nach Veilchen

würzel riecht.

Das in den Samen enthaltene ätherische Öl besteht im

wesentlichen aus Pinen mit wenig Cineol, in den Blättern wurde

in jüngster Zeit Piperidin in Spuren gefunden.

Wo ‚ist der Pathologe, der aus diesen Trümmern ein solides

Gebäude aufzuführen versteht‘?

Referate.

Ätiologie und Pathogenie der Darmkongestion.

Von Cunys.

(Journal de Lyon, Bl. Mai 1907.)

Der Verfasser wirft die Frage auf, ob die Darmkongestion

des Pferdes bakteriellen oder parasitären Ursprungs ist, d. h.

ob sie die Folge eines toxischen Prozesses oder einer Gefäß

störung ist.

Es bestehen über diese Frage nämlich zwei Theorien, die

einen Autoren sehen sie als die Folge der Einwirkung von

Bakterien, vielleicht eines ganz bestimmten Bakteriums an, die

anderen

vorderen Gekrösarterie und ihren Verzweigungen, die von

Parasiten hervorgerufen werden. Manche wieder suchen beiden

Theorien gerecht zu werden und nehmen beide Ursachen an.

Der Verfasser, der persönlich der parasitären Theorie huldigt,

beleuchtet in seinem Aufsatze kritisch die Erwägungen der Ver

fechter der beiden Theorien.

Die bakterielle Theorie: Die allgemeine Pathologie lehrt,

daß das experimentelle Einbringen von gewissen löslichen Sub

stanzen wie z. B. von Eitergiften oder putriden Stoßen in das

Blut, Blutandrang und Blutinfiltrationen in den Darm erzeugen,

wodurch die gleichen Läsionen darin entstehen, wie wir sie bei

der Darmkongestion finden. In Berücksichtigung des Satzes,

daß gleiche Wirkungen auch gleiche Ursachen haben müssen,

und in Anbetracht des Umstandes, daß Fohlen, obschon sie nicht

an Wurmaneurismen leiden, doch an Darmkongestion erkranken

können, wäre die bakterielle Theorie wenigstens plausibel.

Lignir‘eres glaubt an eine Infektion des Verdauungs

schlauches, die von Bakterien ausgeht, die keine besondere

Spezifizität haben, sondern die gewöhnlichen Bewohner des

Darmes sind, sich in der Schleimhaut, begünstigt durch gewisse

prädisponierende Momente, wie Indigestion, Überarbeitung,

schlechte Hygiene usw. vermehren und deren Toxine sehr stark

auf die Vasomotoren des Darmes und sogar der anderen Organe

einwirken.

Drouin hält auch an die Infektion, doch weicht er insoweit

von der Ansicht Ligniäres ab, als er jene nicht als die Ursache,

sondern die Folge von nervösen Gefäßstörungen ansieht.

Für die infektiöse Theorie spricht auch der Umstand, daß‘

sowohl die Läsionen am Darm, als auch die allgemeinen Ver

änderungen, welche die an Darmkongestion verendeten Pferde

bei der Sektion aufweisen, das Aussehen einer infektiösen Krank

heit haben. Ligniäres ist ganz besonders die Veränderung

der Muskelhaut des Verdauungsschlauches aufgefallen, deren

Muskelfasern wie gekocht aussehen, feucht und gelockert und

manchmal von hämorrhagischen Herden umlagert sind. Am

meisten weist die Blind- und Grimmdarmschleimhaut diese Ver

änderungen auf.

Diejenigen Fälle, bei welchen die Pferde, ohne eine Torsion

oder Zerreißung des Darmes zu haben, in wenigen Stunden zu

als die Folge von Thromben und Embolien in der ‘

 

 

grunde gehen, machen vollständig den Eindruck einer infektiösen

oder toxischen Krankheit. Das Blut ist dabei schwarz, die

Leber wie gekocht, die Milz geschwollen, die Nieren sind voll

Blut, der Urin ist trübe und der Herzmuskel von kleinen

Blutungen durchsetzt.

Petit hat bei seinen Sektionen von Kolikpferden häufig

eine akute fibrinöse Endokarditis gefunden, die sich durch Vor

handensein von kleinen Fibrinmengen auf der Oberfläche der

Klappen oder des parietalen Endokards dokumentierte.

Mouquet ist der Ansicht, daß die bakteriellen Toxine und

die Darmgifte durch ihre Einwirkung auf die Vasomotoren ge

wisse Darmkongestionen hervorrufen können. Er sieht die

letzteren als die Folge einer Autointoxikation an, und nicht

gerade als das Resultat einer eigentlichen bakteriellen Infektion.

Wenn es auch schwierig ist in den klassischen Fällen von

Darmkongestion ohne Wurmaneurisma — welche nach Ansicht

des Verfassers sehr selten und da nur das Resultat einer

mangelhaften Untersuchung seien ——, der Infektion ihre Ein

wirkung abzusprechen, so kann man sich bei dieser Theorie

auch nicht erklären, warum die Läsionen nur an einzelnen Ab

schnitten‘ des Verdauungsschlauches gefunden werden, während

bei den Septikämien die Blutausschwitzungen nicht nur auf ein

einzelnes Organ beschränkt sind. Es mußte daher nicht allein

die Mukosa des Blind- und Grimmdarmes, sondern die des ganzen

Darmes ergriffen sein. '

Aus der allgemeinen Pathologie wissen wir, daß je schneller

eine Infektionskrankheit zum Tode führt, desto geringer die von

ihr gemachten Läsionen ausgeprägt sind. Für die Darm

kongestion als Infektionskrankheit wäre das Gegenteil der Fall,

weil bei ihr die Darmläsionen um so ausgeprägter sind, je

schneller der Verlauf der Krankheit vor sich ging. Auf eine

Kongestion, welch die Folge einer bakteriellen Einwirkung wäre,

könnte der Aderlaß, zumal er keinen Einfluß auf einen Infektions

herd hat, doch auch nicht diese prompte günstige Einwirkung

ausüben, wie dies schon in vielen Fällen beobachtet worden ist.

Aus allen diesen Erwägungen kann sich der Verfasser nicht für

die bakterielle Theorie erwärmen.

Die embolisch-thrombotische Theorie:

Nach Bollinger sind die vorderen Gekrösarterien der

Pferde in 90—94 Proz. der Fälle mit Wurmaneurismen behaftet,

die durch Strongyliden hervorgerufen werden. In diesenAneurismen

sitzen Thromben, die, wenn sie sich loslösen, in jedem Moment

die Zirkulation des Verdauungsapparates durch Verlegung von

Arterien beeinträchtigen können. Das seltene Auftreten von

Kolik bei Fohlen, die für Infektionen sonst viel empfäuglicher

sind als ältere Pferde, bei denen aber Wurmaneurismen noch

wenig gefunden worden sind, spricht auch für diese Theorie.

Es ist schon längst bekannt, daß die Luzerne und das Heu

von künstlichen Wiesen aus gewissen Gegenden manche Jahre

von großer Schädlichkeit ist, und dies besonders in den Monaten

Mai, Juni, Juli und August, in welcher Zeit die Sklerostomen

gerade ihre Wanderungen vornehmen. Lavalard teilt mit, daß

mit Einführung der Melassefiitterung bei der Onmibusgesellschaft

in Paris, durch welche das Heu zum größten Teil ersetzt wurde,

die Koliken stark abgenommen haben.

Warum wird die in manchen Monaten so häufig auftretende

Darmkongestion in anderen wieder so selten? Haben die

Strongyliden das Aneurisma gebildet, so bleiben sie nicht immer

amgdessen)Wand haften, sondern wandern gerade in den Monaten



606 BERLINER TIERÄBZTLICHE WOCHENSCBRIFT. N0. 32.

Mai bis August, vom Geschlechtstrieb getrieben, aus, und rufen

durch diese Wanderungen mehr oder weniger tiefe Störungen in

der Zirkulation hervor. Aus dem Sitze des Aneurismas erklären

sich auch die weiteren Läsionen. Jenes findet man fast aus

schließlich in der vorderen Gekrösarterie und zwar gewöhnlich

in der Blind-Grimmdarmarterie, was erklärt, warum die klassischen

Symptome der Krankheit gewöhnlich im Blind- und Grimmdarm

zum Ausdruck kommen.

Für die Bollingersche Theorie spricht auch der Umstand,

daß die bei Pferden so häufig vorkommende Darmkongestion bei

anderen Tieren, deren Blutgefäße Sklerostomen nicht beherbergen,

auch nicht vorkommt.

Pathogenie. Für die Anhänger der Infektionstheorie ist die

Pathogenie sehr einfach. Die Bakterien sezernieren Toxine,

die für sich allein schon oder in Verbindung mit erschwerenden

Ursachen imstande sind, Störungen der Gefäße und der Zellen

hervorzurufen, wie wir sie bei der Krankheit sehen. Daß die

Läsionen in manchen Fällen kongestionelle sind und in anderen

wieder hämorrhagische, hängt von der Verschiedenheit der

Virulenz ab. Nach L igniöres treten als erschwerende Momente

noch hinzu, primitive oder sekundäre Gärungen, Überarbeitung

und Intoxikation.

Für die thrombotisch-embolische Theorie ist die Pathogenie

die folgende. Die Strongyluslarven rufen in der vorderen

_ Gekrösarterie eine Entzündung und damit die Bildung eines

Pfropfes hervor. Dieser Thrombus kann nun das Gefäß oder

einen seiner Äste mehr oder weniger verstopfen. Oft löst er

sich auch los, zerfällt, und die Emboli werden mit dem Blut

bis in ein Gefäß mit engerem Lumen als ihr Durchmesser ist,

fortgeschwemmt, das nun seinerseits ganz oder teilweise ver

stopft wird. Ist dies Gefäß eine Terminalarterie, so reicht

schon ein einziger Embolus aus, um schwere Störungen in der

von ihr irrigierten Partie des Darmes vorzunehmen. Hat das

Gefäß Anastomosen, so braucht es schon mehrerer Emboli, die

in den verschiedenen Anastomosen sitzen müssen, um das

gleiche zu bewirken.

Die Ursache der Läsionen bei der Darmkongestion sieht

der Verfasser in dem Sauerstoffmangel der infolge der un

genügenden Blutzirkulation eintritt. Er ist der Ansicht, daß

das Blut, das bei der Darmkongestion die Mukosa und die

Damwandungen aufquellen, macht, teils aus den obliterierten

Arterien und teils aus ‘den Anastomosen stammt.

Die Pathogenie der Läsionen erklärt sich aus der Zunahme

der Kohlensäure in dem stagnierenden Blute, und aus dem Vor—

handensein darin von Ausscheidungsprodukten und toxischen

Stoffen, die von der Mukosa absorbiert werden. Die Verände

rungen an den Gefäßen sind einfach die Folge des Sauerstoff

mangels. Die Krankheitssymptome können nur verschwinden,

wenn die Blutirrigation durch Anastomosen und zweifellos auch

durch reflexe Dilatation der obliterierten Arterien wieder hin

reichend hergestellt ist. Helfer.

Über neuere Lokalaniisthetika mit besonderer Berück

sichtigung des Anästhesiu und des Novocain-Suprarenin.

Von Oberveteriniir Dr. Goldbeck-Schwedt.

(Deutsche Tierärztl. \Vorhenschrih 1907, Nr. 21.)

Der Verfasser bespricht zunächst die Unterschiede zwischen

den Präparaten der Kokain- und der Orthoformgruppka. Das

Anästhesin gehört in die letztere Gruppe. Gegen Hyperästhesie

 

 

leistet das Anästhesin gute Dienste. In einem Falle von starker

Empfindlichkeit im Gehörgange bei Otitis externe. bei einem

Hunde beniitzte G. folgende Lösung, die täglich zweimal in

den Gehörgang geträufelt wurde: Anästhesin 3,0, Spirit. rect.,

Aqu. dest. Ea' 50,0. Zur Herabsetzung des Juckreizes kann

Anästhesin mit Pulv. salicyl. cum Talco l: 10 verordnet werden,

in demselben Verhältnis auch mit Pasta salicylica Lassar. Zu

der Kokaingruppe gehört das Stovain, Alypin und Novokain.

Diese Präparate haben vor dem Kokain voraus, daß sie weniger

giftig sind. Das Novokain hat den Vorteil, daß es sich sehr

gut und ohne seine Wirkung zu verlieren, mit Suprarenin ver

binden läßt. Braun und Bier haben festgestellt, daß das

gefäßverengende Suprarenin die Wirkung derjenigen Lokal

anästhetika, die von ihm nicht zersetzt werden, außerordentlich

erhöht. Leider ist die Novokain-Suprareninlösung nicht lange

haltbar.

G. verwendete Novokain-Suprareninlösung zur diagnostischen

Infiltration der Nerven, wobei er sich einer 0,5 proz. Lösung

bedient. Zur Lokalanästhesie im Operationsgebiet verwendet G.

Novokain 0,25, physiolog. Kochsalzlösung 100,0, fünf Tropfen

Suprareninlösung 1:1000. In anderen Fällen kam Novokain

im Verhältnis 1:50,0, selbst 1,5:40 zur Anwendung. Diese

Lösung kann auf die Wunde gepinselt oder auch injiziert

werden. Die Wirkung hält mindestens eine halbe Stunde an.

Da das Novokain bei weitem nicht so giftig ist wie Kokain, so

werden Aufregungserscheinungen in der Folg'e nicht beobachtet,

auch entfaltet das Mittel keine nachträglichen Reizerscheinungen,

welche den Verlauf der Wundheilung stören könnten. Rdr.

Einspritzung von Borsiiure bei Euterentzündungen der

' Kühe.

Von Tierarzt F. thor Straten-Faxc.

(Maanedsshrift for Dyrlaeger, 18. Band, Heft 11.)

Die Behandlung von Euterentziindungen der Kühe durch

Einspritzung von Borsäurelösungen hat thor Straten seit dem

Herbst vorigen Jahres ausgeführt. Er benutzte zur jedesmaligen

Einspritzung 150 ccm einer 3 proz. Borsäurelösuug. Im ganzen

kamen 16 Fälle zur Behandlung:

1 Fall, 1 Einspritzung, Heilung nach 3 Tagen,

8 Fälle, 1 „ ‚ „ „ 7 ‚

5 „ 2 Einspritzungen, „ „ 14 „

1 Fall, 2 ‚ „ „ „ 18 „

l ,. 2 „ blieb dreistrichig.

In den beiden letzten Fällen war das-Sekret von bräunlicher

Farbe und sehr üblem Geruch.

F. thor Straten nimmt an, daß die Resultate noch besser

gewesen wären, wenn er Gelegenheit gehabt hätte, vollständig

frische Euterentziindungen in Behandlung zu bekommen; leider

wurde er stets erst zu Rate gezogen, wenn die Krankheit schon

mehrere Tage bestand. Dr. Städter.

Treatment of Milki'ever.

Von Dr. G. Baroni.

('l‘ho veterinary Record, Nr. 976, 8.615.)

Der Autor berichtet, wie er in einem Falle das Milchfieber

bei einer Kuh ohne Lufteinpumpen in das Euter erfolgreich

behandelt hat. Ihm stand der übliche Apparat nicht gleich

zur Verfügung und da der Krankheitsfall schnelle Hilfe

erforderte, injizierte der Verfasser dem Tier 2‘/.‚ Liter physio

logische Kochsalzlösung subkutau in die Flanke. Danach erholte

sich das Tier sofort und war in kurzer Zeit ganz hergestellt.
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Nach Ansicht des Verfassers wird durch die Injektion einer

Kochsalzlösung, wie er sie verabfolgt hat, das Gleichmaß der

Blutzirkulation viel schneller wieder hergestellt, als es durch

das Einpressen von Luft in das Euter geschieht. Tr.

Keratose an der Krone eines Hinterfußes beim Pferd.

Von Prof. W. C‘. Schimmel in Utrecht.

(Ostern .\ionatsschr. f 'l‘ierhcilk. 1907, 8.158.)

Eine 1%jährige holländische Rappstute zeigte an der

inneren Fläche der Krone des linken Hinterfußes ein Hauthorw

welches horizontal, mit nach oben gebogenem Ende nach dem

gegenüberliegenden Fuß gerichtet war und bei einer Länge von

13 cm im Schritt und Trab jedes Mal mit der Innenfläche des

rechten Hinterfußes in Berührung kam, ohne Bewegnngsstörung

zu verursachen. Das Horn war schon mehrmals mit dem Messer

verkürzt worden, wuchs aber in kurzer Zeit wieder nach. Die

Keratose war die Folge einer früheren Verwundung. Über der

ganzen Trachtenwand war der Fleischsaum und der obere Teil

der Fleischkrone mit dem aufliegenden Horn nach oben um

geschlagen; das Horn war weiter produziert worden. Es handelte

sich also um eine eigentlich normale, nur dislozierte Hornbildung.

Das Hauthorn wurde mit seiner Basis (dislozierte keratochane

Membran mit umgebendem erhärteten Bindegewebe) abgeschnitten.

Die Heilung machte Schwierigkeiten, trat aber schließlich ein.

Richter.

Kolloid-Cystome beim Rind.

Von Amtsticrarzt Anton Tapken-Varel.

(Deutsche Tieriirztl. Wochenschrift 1907, Nr. 20.)

Eine Färse zeigte eine allmähliche Umfangsvermehrung des

Bauches, ähnlich wie bei der Trächtigkeit. Da die Futterauf

nahme immer geringer wurde, mußte das Tier geschlachtet

werden. Schon intra vitam ließ sich durch Palpation der rechten

mittleren Flankengegend und per rectum ein größerer, beweg

licher, derber Körper mit hühnereigroßen Anhängseln feststellen.

Bei der Obduktionvfand sich das ganze Netz, sowie der größte

Teil des Dünndarms und des Gekröses und hier und da auch

die Bauchwand mit zahlreichen dunkelroten, blasenartigen Ge

bilden von der Größe einer Erbse bis zu der eines Hühnereies

Es waren dünnwandige Blasen, die mit blutig gefärbter,

Außerdem war in der

besetzt.

dnnkelroter Flüssigkeit gefüllt waren.

‘Bauchhöhle, mit dem Uterus verbunden, so daß dieser in ihrem

oberen Teile eingebettet lag, eine rundliche, derbe, höckerige

Neubildung vorhanden. An deren Oberfläche befanden sich

stellenweise rundliche und längliche Fortsätze bis zum Umfang

eines Hühnereies. Auf dem Durchschnitt zeigte die zum Teil

aus festen Massen bestehende Neubildung zahlreiche größere

und kleinere Höhlen, die eine dunkelrote Flüssigkeit enthielten.

Professor Olt stellte fest, daß es sich um Kolloid-tf-ystome

handelte, die eine große Übereinstimmung mit Grafschen

Follikeln zeigen. Rdr.

Über das Vorkommen eosinophiler Leukocyten in

Entzündungsherden der Haut.

Von Oberstabsveterinär C. Troester.

(Zeitschr. f. Veteriniirk. 1907, S. 133.)

An einem Pferde war ein Versuch mit perforierendem Spat

brennen angestellt worden. Um die Ausdehnung der Brenn

wirkung festzustellen, war das Tier wenige Stunden nach der

Operation getötet werden. Es ergab sich, daß das Brennen die

Haut, selbst in großer Nähe der Brandstellen, und wenig an

 

gegriffen hatte, daß aber in der Unterhaut und den noch tieferen

Schichten eine kräftige hämorrhagische Entzündung erzeugt

worden war. Aus der mikroskopischen Untersuchung eines 10 mm

weit von einer Brandstelle entnommenen Hautstückes ist fol

gendes zu entnehmen: Die Oberhaut ist nicht verändert, die

Zellen des Bete Malpighi sind vermehrt und zeigen Kernzerfall;

das Corium ist unverändert, dagegen finden sich in der Unter

haut zahlreiche rote Blutkörperchen in den Gewebmaschen.

Sehr bemerkenswert ist der Befund von polymorphkernigen

eosinophilen Leukocyten, welche sich im roten Knochen

mark und im Blut gesunder und fieberkranker Pferde finden.

Diese eosinophilen Leukocyten dringen bei Entzün

dungen mit den übrigen Blutbestandteilen in die Gewebe.

Im vorliegenden Hautpräparat fanden sich die granulierten

eosinophilen Leukocyten spärlich im Retegewebe, überhaupt nicht

in der Lederhaut, aber massenhaft in der Unterhaut.

Richter.

Wochenübersicht über die medizinische Literatur.

Von Dr. P. leß, Charlottenburg,

Königlicher Kreistierarzt.

Deutsche .lIrdixinaI-Zeitung Nr. 38. ~

Die Verwendung der Vukuumreiniger; von Dr. Kypke

Burchardi-Köslin. Dieser Autor hat drei wesentliche Fort

schritte konstatiert; zunächst haben die Vakuumreiniger eine

bequeme und saubere Handhabung an sich, sie beseitigen die

Unannehmlichkeiten des großen Reinemachens und schließlich

bedeuten sie einen wesentlichen Fortschritt auf dem Gebiete

der Wohnungshygiene.

Dieselbe Zeitung Nr. 3.9.

Intravenöse Injektionen von Argontumnitrlkumliisuuqen; von

Gubarew. (Moskauer Klinik und Therapie 4/06.) Bei intra

venösen Injektionen von Argentumnitrikumlösungen in die

Ellbogenvenen trat eine Vermehrung der Leukozytose und

Bildung von Antikörpern ein. Es folgte zunächst ein heftiger

Schüttelfrost mit starker 'l‘emperatursteigerung und ausgiebiger

Transpiration. Sieben Patienten wurden geheilt und drei

starben.

Dieselbe 7.cilung Nr. 40.

Mitteilungen über das „Anton“-Desinfektionsverfahren; von

Dr. A. Eichengrün-Elberfeld. (Pharmaz. Post 06.) Das

Autan bewährt sich am besten zur- Raumdesinfektion. Die

Autandesinfektion kann von jedermann und jederorts ausgeführt

werden. Man schüttet in einen Eimer eine Packung des Autan

hinein und füllt dann die leere Packung mit Wasser, gießt diese

auf das Autanpulver und rührt kräftig um. Es ist dann nach

einer halben Stunde noch die sechsfache Formaldehydmenge in

der Zimmerluft vorhanden, wie bei dem gewöhnlichen Des

infektionsverfahren.

Diese”): Zeitung Nr. 41.

Dymal; von Dr. Linke-Wiederau. (Therap. Neuh. Sep. 06.)

Dymal ist ein Nebenprodukt bei der Herstellung der Auerschen

Glühstrümpfe. In Pulverform dient es zur Behandlung der

Hyperphydrosis und Intertrigo. Es ist ein salizylsaures Didym

und wird von der Firma Vereinigte Chininfabriken Zimmer & Co.

in Frankfurt a. M. zunächst als feines, geruchloses Pulver,

daneben aber auch als Dymal-Lanolinsalbe in den Handel

gebracht. Es ist in der Kassenpraxis ein Mittel zur Behandlung

von kleinen Schnitt-, Riß- und Quetschwunden. 10 g kosten

65 Pfennig.
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Dieselbe Z«ilim_; Nr. 42.

Propol‘lal; von Dr. Stroh]. (Fester med.-chir. Presse 52, 06.)

Proponal hat sich als Schlafmittel gut bewährt; es wirkt nicht

schädlich auf Magen oder Herz. Verfasser wandte es in

Konzentration von 0,5 g an.

Dieselbe Zeitung Nr. 43.

Über einen Fall von ‘normaler Geburt nach Nlerenexstlrpatlon

berichtet A. Paunz (flrvosi Hetilap 29, 06). —- Nach Ent

fernung der Niere, trat die Schwangerschaft bei der schweren

Parametritis und dem rechtsseitigen Adne'xtumor ein. Die

Gravidität nahm ihren normalen Verlauf, die Nierenfunktion war

eine tadellose.

Ihulschc .lIulixz'nischc Wochenschrift Nr. 2".

Ist die Methode der Komplementblndunu beim Nachwels spezifischer

Stoffe für Hundswut und Vacclne brauchbar? Von Privatdozent

Dr. O. Heller und Dr. E. Tomarkin. Trotz sorgfältigster

Prüfung und mannigfachster Versuchsanordnung mit der Methode

der Komplementverankerung im Immunserum mit Vaccine ge

impfter und intravenös immunisierter Rinder gegenüber künst

lichen Lymphaggressinen konnten keine spezifischen Stoffe nach

gewiesen werden.

Ein Fall von impetigoartiqer Hautkrankheit beim Menschen,

verursacht durch Demodex follicularis; von Dr. Felix Lewan

dowsky. — Verfasser teilt einen Fall mit, in dem ein Mann

in die Hautklinik mit einem Ausschlag des Gesichts auf

Es fanden sich eine große Menge tierischer

Parasiten aus der Demodexklasse. Es handelte sich um eine

beim Hunde vorkommende Varietät. Es lag eine Infektion mit

Demodex follicularis canis vor. Wenn auch Demodex follicularis

canis in einzelnen Exemplaren keinerlei Erscheinungen macht,

so ruft er doch bei stärkerer Verbreitung pathologische Zu

stünde hervor.

Dieselbe Zeitschrift Nr. 22.

Syphlllslmpfung; von Grouven. —- Grouveu demonstrierte

in der Niederrheinischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde

in Bonn ein Kaninchen mit Syphilisimpfung. Es zeigte sich,

daß die Cornca in tote getrübt ist, in dem oberen Drittel der

vorderen Augenkammer findet sich eine der Iris augenscheinlich

adhitrente, die Cornea vorwölbcnde, gelbliche, gefäßhaltige,

papulöse Neubildung. .

Münchener Medizinische ll'oehenschrift N0. 20.

Wie schützt sich der tierische Organismus gegen das

Eindrlnnen von Keimen vom lagendarmkanal aus; von Dr. Uffen

heimer. — Verfasser kam es darauf an, festzustellen, daß alle

seine Experimente darauf hinweisen, daß der Gehalt an Alexin

im Serum eines Individuums in letzter Instanz darüber ent

scheidet, ob Bakterien durch die Wandungen seines Magendarm

kanals hindurch in die Blutbahn übergehen und sich im Blute

halten können oder nicht. Damit ist wieder eine neue Stütze

errichtet für die Anschauung, daß die Bakterizidie des Blutes

eine wesentliche Rolle spielt in dem Kampf gegen die In

fektionserreger, welche auf irgend eine Weise in den Körper

einzudringen vermochten.

Ob der Influenzabazlllus aus dem Blute und der Milz

Intluenzakranker dargestellt werden kann; von Ghedini. —

Pfeiffer und Beck verneinen die Frage, während Bruschettini

und Canon sie bejahen. Ghedini kam in der Klinik zu Genua

zu einem positiven Resultat, besonders auch bei dem durch

Funktion entnommenen Milzsaft.

genommen wurde.

 
Dieselbe Zrilsclu'ift Nr‘. 22.

Der Schwebeflun der Vögel; von Gildemeister. — v< Der Vogel

hat zwei „Gangarttan“, den Ruder- und den Segelflug. Bei

der ersten werden die Flügel rhythmisch bewegt, bei der zweiten

werden sie überhaupt nicht bewegt. Der Ruderflug ist von

Marey aufgeklärt. Der Vogel drückt beim Niederschlag Luft

nach hinten und unten. Die vordere Flügelkante liegt dabei

tiefer als die hintere. Beim Aufschlag wird die hintere Flügel

kante tiefer gehalten, so daß der Luftwiderstand jetzt den

Vogel hebt. Ein fliegender Storch leistet 1/25 ‘bis 1/20 Pferde

kraft, ein Mensch brauchte mindestens '/3 Pferdekraft. Der

Ruderflug ist bisher vom Menschen mit Glück noch nicht nach

geahmt worden. Die zweite Bewegungsart der Vögel ist der

Segelflug. Hierbei werden die Flügel nicht sichtlich bewegt.

Es werden dann die verschiedenen Theorien über den Segelflug

besprochen. Daß der Vogel nicht gegen den Wind segeln kann

wie ein Sehiti‘, geht daraus hervor, daß er keinen Stützpunkt

in der Luft hat, wie das Wasser.

Tagesgeschichte.

Kritische Bemerkungen zum ä 2 der neuen Promotions

Ordnung der medizinischen Fakultät zu Leipzig*).

Obwohl die Verleihung des Dr. med. vet. durch eine

medizinische Fakultät die deutschen Tierärzte nicht be

friedigen konnte, so wurde doch mit großem Jubel die Nachricht

aufgenommen, daß nach der Promotionsordnung nunmehr fast

allen Tierärzten die Möglichkeit ward, sich die Würde des Dr.

med. vet. in Leipzig zu erwerben. Denn Sinn und Wortlaut

der Promotionsordnung ließen kaum einen Zweifel darüber zu.

Diese hohe Freude scheint nun leider (vgl. B. T. W. Nr. 29)

einer um so größeren Verstimmung weichen zu sollen, denn

nach den neuesten, kaum glaublichen Meldungen aus Dresden,

soll der ä 2 der Promotionsordnung besagen, daß die tierärzt

liche Approbation auf Grund der Vorschriften von 1889 nicht

genüge, sondern es müßten auch die Vorschriften von 1902 er

füllt werden.

Wäre diese merkwürdige Auslegung des g 2 richtig, so

müßten alle Tierärzte, die vor 1902 approbiert sind und nicht

das (1889 noch nicht geforderte) Reifezeugnis besitzen, hierin

eine äußerst unbillige Zurücksetzung erblicken. Sie würden

somit (und das sind ca. 90 Proz. der jetzigen Tierärzte) gleich

sam zu Tierärzten 2. Klasse gestempelt, da Tierärzte geschatfen

werden, die promovieren können und solche, die zurPro

motion nicht zugelassen werden.

Manche der künftigen Kollegen — ob des Reifezeugnisses

schon geneigt, auf andere herabzublicken — würden noch mehr

eine Klassifizierung groß ziehen, wenn nur sie das Privilegium

der Promotion haben. Anfangs nur undeutlich und vorsichtig,

würde die Überhebung mit der zunehmenden Masse bis zur Un

ertrttglichkeit steigen, besonders auch dann, wenn, wie es leider

schon jetzt häufig der Fall ist, Staats-, Kommunalbehörden,

Hochschul- und andere Institute nachträglich Wert auf das

Abiturientenexamen legen, das die höchste Behörde seinerzeit

aber nicht forderte; diese nicht den zum Studium Kommenden

zu erkennen gab, daß sie nach einigen Jahren — trotz Be

*) lch gab diesem Artikel gern Raum, aber ich kann ihm nicht

Recht gehen. Schmaltz.
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fiihigung — an manchen Stellen beiseite geschoben werden Es heißt im %‘.2: „Zur Promotion wird nur zugelassen, wer

sollten.

Dem immaturen Offizier, der etwas leisten kann, stehen

ebenso alle Stellen offen, wie dem maturen. Bei uns ist es

leider nicht so.

Ich denke, das Gymnasium hat die Aufgabe, uns zur

Leistungsfähigkeit zu erziehen. Im Leben und im Fach ge

brauchen wir nur Leistung. Mit solcher ist uns und unseren

Mitmenschen gedient, nicht aber mit eingekapselter, fruchtloser

Weisheit. Wenn die Leistung des immaturen Tierarztes

auf wissenschaftlichem Gebiet ebenso gut ist, wie die

des maturen, so verdient ersterer erst recht Au

erkennung und wird eine Belohnung ausgeteilt, so gebührt

sie vor allem ihm.

Nun soll sie ihm versagt werden? Den Pionieren unseres

Standes will man durch Versagung. durch Verschließung einer

Würde danken?

Tief bedauerlich wäre es, wenn die Dresdener Kollegen

solchem Vorgehen die Hand geliehen hätten. Hielten sie die

früher approbierten Tierärzte, ihre Kollegen, für würdig zur

Promotion, mußten sie alles daran setzen, diesen die Tür zur

verdienten Ehrung zu öffnen. Das Ganze ablehnen, wenn

solcher Wille nicht durchzusetzen war. Das hieße Solidarität,

das hieße Kollegialität.

Sollten die Dresdener Herren (vielleicht Abiturienten) be

fürchtet haben, das Ansehen des neuen Titels könne durch

„immature“ Tierärzte leiden? Wär’s wirklich so, mußte denn

der kollegiale Sinn nicht das Gefühl der Eitelkeit (des Standes

und der Person) überwiegen? Wird nicht an derselben Uni

versitä't der Dr. phil. auch ohne Abiturium verliehen‘? Ist denn,

frage ich, die Arbeit, die Dissertation bei der Promotion nicht

das wesentliche? Hat die Wissenschaft, der wir doch dienen,

die zu fördern besonders Aufgabe der Hochschulen ist, von

einem Abiturientenexamen etwas oder hat sie Nutzen von den

Dissertationen‘?

Gerade unsere Wissenschaft bedarf wegen der geringen

Arbeitskräfte noch sogsehr des Ausbaues. Nun werden Arbeits

freude und Arbeitskraft vieler Tierärzte trotz dringenden Be

dürfnisses gefesselt, wertvolle Dissertationen abgewiesen, der

Fortschritt der Wissenschaft gehemmt. Und warum? Weil

mancher nicht stolz nachweisen kann, daß er einmal Differenzial

nnd Potentialreclmung gehört. aber bald verschwitzt habe?

Oder ist's Eitelkeit, sind's „Verwaltungsgrundsätze“?

Die allseitige Anerkennung jener etwa 130 Dissertationen,

 

die deutsche Tierärzte zum Zwecke der Promotion den hoch

anselmlichen Fakultäten der Schweiz geliefert haben, beweist,

daß Tierärzte zu arbeiten verstehen und ihre Arbeiten denen

anderer nicht nachstehen.

Wenn Gießen zur Gründung und Förderung der tierärzt

licheu Promotion bisher nur Abiturienten zuließ, so läßt sich

das als Mittel zum Zweck verstehen, wenn auch kaum billigen.

Hoffentlich werden die Vertreter der Berliner und Hannoverschen

Hochschule dereinst gerechter und mutiger sein, als die Dresdener,

die unter dem Druck fremder Parteien standen. Hoffentlich

werden auch München und (Stuttgart)-Tübingen ihren alten

tüchtigen Tierärzten die Tür zur Würde eines Dr. med. vet.

nicht verschließen.

Zum Schluß frage ich noch: Warum leisteten sich die

 

Dresdenerflerren eine so unklare und zweideutige Ausdrucksweise? .

auf Grund der am 13. Juli 1889 und am ‘JG. Juli 1902 vom

Reichskanzler bekannt gemachten oder der künftighin an

deren Stelle tretenden Vorschriften die Approbation als

Tierarzt für das Deutsche Reich erlangt hat.“

Man sollte doch nach dem Wortlaut glauben, daß sowohl

Tierärzte, die auf Grund der Vorschriften von 1889 die Appro

bation erlangt haben, zur Promotion zugelassen werden, als

auch solche, die die Vorschriften von ‚1902 erfüllt haben.

Wäre es nicht so, wäre es doch völlig überflüssig, die Vor

schriften von 1889 zu erwähnen.

Außerdem erlangt man die Approbation nur auf‘ Grund

einer Vorschrift. Wer nach Vorschrift 1889 approbierte, wird

13 Jahre später nicht auch noch nach Vorschrift 1902 das Staats

examen gemacht haben. Da hatte er die Approbation nach

ca. 26 Semestern wohl schon in der Tasche. Und wer nach

Vorschrift 1902 ap;irobierte, kann überhaupt nicht nach Vor

schritt 1889 approbieren.

Es geht daher aus -g 2 nicht hervor, daß der Bewerber

die Approbation auch auf Grund der Vorschrift von 1902 erlangt

haben muß. ‘

Wären z. B. 1889 größere Ansprüche gestellt worden,

wären einige Prüfungsfächer 1889 vorgeschrieben worden, die

1902 nicht mehr verlangt wurden, so könnten die jüngeren

Kollegen, die nur auf Grund der Vorschrift von 1902 approbiert

sind, bei der neuen, merkwürdigen Auffassung des g 2 nicht

promovieren, da nach dieser man den Vorschriften von 1802

und 1889 gerecht geworden sein muß.

Offenbar handelt es sich um ein Versehen beim Druck oder

beim Abschreiben. Im Original wird zweifellos „oder“ statt

„und“ gestanden haben. Jedenfalls würde das einzige Wort

„oder“ an dieser Stelle der Promotionsordnung den alten Jubel

wieder herstellen.

Aus dem weiteren Text geht nach meiner Ansicht auch

noch hervor, daß es heißen muß: „Auf Grund der am 13. Juli 1889

oder am ‘.26. Juli 1902 bekannt gemachten Vorschriften . . . .“

Es wird nämlich die Promotionsordnung in zwei Haupt

abschnitte geteilt: ‘

I. Prüfungsordnung nach bestandener tierärztlicher Fach

prüfung.

II. Prüfungsordnung bei fehlender tierärztlicher Fachprüfung.

Ferner wird gern. g 3 verlangt, daß der Abhandlung bei

zulegen ist:

l. Der Approbationsschein. (Dieser gibt bekanntlich

keine Auskunft über Vorbildung.)

2. Beschreibung des Lebenslaufes. (Wie dieser ab

zufassen ist, wird nicht vorgeschrieben; man kann also schweigen

über die Vorbildung. Der Lebenslauf zum Kreistierarztexamen

braucht z. B. keine Angabe über die Vorbildung zu enthalten.)

3. Die übliche Erklärung, daß man der Verfasser der

Abhandlung ist.

Es wird also ein Schulzeugnis gar nicht verlangt, auch wird

die Fakultät gar nicht in der Lage sein, immer beurteilen zu

können, ob der Bewerber matur oder immatur ist.

Im ‘.2. Abschnitt „Prüfungsordnung bei fehlender tierärztl.

Fachprüfung“ wird ausdrücklich das Gymnasial-Maturitätszeuguis

verlangt, dagegen wird im ersten Abschnitt nicht einmal ein

ähnlich klingendes Wort genannt.

‚w
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Ich für meine Person komme daher. zu der Ansicht, daß

diejenigen Dresdener Herren, die jene letzte traurige Nachricht

in die Welt geschickt haben, zum Glück aller Tierärzte selbst

nicht orientiert waren und ich hoffe zuversichtlich, daß eine

freudige Kunde bald allen Zweifel zerstreut.

Sollte bei einer Nichtannahme einer Abhandlung wegen

Mangels des Reifezeugnisses eine Entschädigungsklage nicht mit

Erfolg durchgeführt werden können?

W. Leonhardt

Dr. med. vet. der. Universität Bern.

Universität und Fachschuie.

Der derzeitige Rektor der Budapester Universität, Dr.

Alexander von Ajtay, betonte in seiner Antrittsrede die Not

wendigkeit der Zusammenfassung der verschiedenen Fachschulen

in Universitäten. Der Aufschwung einzelner Fachschulen,

besonders der hierortigen Tierärztlichen Hochschule, ist in erster

Reihe jenen günstigen Umständen zuzuschreiben, welche teils

die Förderung der wirtschaftlichen Lage eines Agrikulturlandes

teils die richtige Auswahl und Unterstützung des Lehrkörpers

mit sich bringt. Als besonders treffend bezeichnet Ajtay in

seiner Rede jene Besorgnis, welche der Rektor der Budapester

Tierärztlichen Hochschule, Hofrat Dr. Franz Hutyra,

anläßlich der Eröffnungsfeier (Studienjahr 1906/7) bezüglich der

Weiterentwicklung des Instituts zum Ausdruck brachte, nämlich,

daß die Isoliertheit einem wissenschaftlichen Institute nicht

zugute kommt und deshalb es wünschenswert erscheint, die

Hochschule entweder als eine selbständige Fakultät der Universität

anzugliedern oder aber eine aus drei Fakultäten (land-, forst

wirtschaftliche und tierärztliche Fakultät) gebildete landwirt

schaftliche Universität zu gründen und die Hochschule dieser

einverleiben. Mit größter Anerkennung senkt er, der Rektor

der Universität, vor dem Rektor der Tierärztlichen Hochschule

die Fahne der Universität, denn er statuierte ein lehrreiches

Beispiel. wie man innerhalb verhältnismäßig kurzer Zeit ein

mit wissenschaftlichem Geist durchdrung'enes Institut zur größten

Eutwieklung bringen kann, andernteils aber zeigt das Beispiel

auch, daß nur in einer gewissen Höhe der Entwicklung das

Empfinden der Isoliertheit sich bemerkbar macht und die Ein

sicht der Zusammengehörigkeit der Wissenschaften (Universitas

Scientiarum) und der Knltus der Einigkeit der Wissenschaften

Platz greift. Die Zusammenfassung der Fachschulen in

Universitäten ist die natürliche weitere Entwicklung, während

die Zergliederung der Universitäten in Fachsclmlen eine

Degeneration, einen Rückfall bedeuten würde.

Dr. Z.

 

Ehrenpromotionen. ‘

Dem Präsidenten des Kaiserlichen Gesundheitsamtes Bumm

wurde von der medizinischen Fakultät der Universität zu

Würzburg die Doktorwürde ehrenhalber verliehen.

Anläßlich der Feier des 300 jährigen Bestehens der Uni

versit'a't Gießen sind ehrenhalber zum Dr. med. vet. promoviert

werden Geheimrat Professor Dr. Löffler, der damit als erster

Mediziner den Titel eines Doktors der Veterinllrmedizin führt,

Geheimrat Professor Dr. Dammann, Professor Dr. Fröhner,

Geheimrat Professor R iickl und Geheimrat Professor Dr. Schütz. i

 

Erfreuliche Anerkennung.

Der landwirtschaftliche Verein des Kreises Greifswald hat

durch die Hand des Landrates Grafen v. Behr dem Kreis

tierarzt Braß in Anerkennung seiner großen Arbeit bei Be

kämpfung der Maul- und Klauenseuche zwei silberne Frucht

schalen überreicht.

Unglücksfall.

Tierarzt Sikorski ist auf dem Wege von Boguslaw nach

Pleschen durch Anfahren an ein Hindernis mit seinem Motorrad

tödlich verunglückt.

Personalien.

' Auszeichnungen: Es wurde verliehen dem Kantonaltierarzt Alois

Scharhz'nyer-Hochfeldeu der kgl. Kronenorden vierter Klasse.

Ernennungen: Der Präsident des Kaiserlichen Gesundheitsamtes

Bumm, ehrenhalber zum Dr. med. vet. von der Universität Würz

burg; Geheimrat Professor Dr. Löfi'ler, Geheimrat Professor Dr.

Dammann, Professor Dr. Fröhner, Geheimrat Professor Röekl und

Geheimrat Professor Dr. Schii(x ehrenhalber zum Dr. med. vet. von

der Universität Gießen.

Veterinärbeamte: Definitiv zum Kreistierarzt Tierarzt

Hermann Berger-Rurnmelsburg i. Pom., Tierarzt Edmund Struma zum

Kaiserlichen Regieruugs-Tierarzt in Südwestafrika. — Schlachthof

verwaltun g: Tierarzt Dr. Richard Utendö'rfcr zum Schlachthof

direktor in Soest (Westf.). Der zum Schlachthofdirektor in Prtlm

(Eifel) gewählte Privatdozent der Universität Bern, Dr. med. vet.

Arthur Liebe, hat auf die Stelle verzichtet.

Niederlassungen: Tierarzt Hans Weixstein aus Donauwörth in

Regensburg. Verzogen: Distriktstierarzt Normann Metz-Scheßlitz

als solcher nach Haag (Oberbayern).

Examina: Das Examen als beamteter Tierarzt haben

bestanden in Berlin die Tierärzte Dr. Franko-Berlin, Dr. Sc/u'pp

Gießen, Stadttierarzt Nirolaus-Glogau, Schultze-Storkau i. M., Lrh

marm-Luckau, Dr. Depp-Bromberg, Polizeitierarzt Borclzmann«ßerlin‚

Dausel-Berlin, Leinemann-Essen-Ruhr, Dr. Liebetanx-Janowitz (Bez.

Bromberg), Stadttierarzt Dr. Pz'iIx-Essen-Ruhr, Zucker-Berlin, Dr.

Schöndorff-Hannover, Jolm-Trebnitz, Dr. Opalka-Dt.-Wilmersdorf‚

Lossow-Greiffenberg i. Schl., Dr. Guthke-Bromberg‚ Reif-Waden,

Dr. Schneider-Berlin.

Promoviert: Die Tierärzte Adolf Billrr1'ch aus Eppingen

(Baden), Hans Brehmer aus Wiehe (Bez. Halle), Heinrich Hipp aus

Koblenz (Rheinpn), Georg Spamcr aus Großgerau (Hessen), Rio/und

Stand/‘aß aus Breslau zum Dr. med. vet. in Gießen; Friedrich

Dobbertin aus Schwerin, Konrad Rühmekorf-Leipzig zum Dr. phil. in

Leipzig; Schlachthofdirektor J. Bccker-Hanau, Max Senf! aus Berlin

zum Dr. phil. (letzterer nicht zum Dr. med. vet., wie in Nr.2?

irrtümlich angegeben) in Bern.

Approbiert: Die Herren Ludwig Fürst, Walter Hänel, Frederr‘k

Schmelz, Martin Thomas, Kurt W'alther in Dresden; Joseph Kz'rschner

aus Starnberg, Jakob Rü'edy aus Tamins (Schweiz), Rudolf Srlnrez‘yer

aus Lam, Karl Seidel aus Geroldshofen, Joseph Zelt! aus Landshut.

in München.

Vakanzen. (Vgl. Nr. 31.)

Schlachthofstellen: Aachen: Tierarzt zum l. Oktober er. Gehalt

‘2500 M. bis 3550 M. Bewerb. bis 25. August an Herrn Schlachthof

direktor Bochelmann. — Bischofswerder (Westpn): Schlacht.—

hofinspektor zum 1. Oktober er. Gehalt 1200 M., freie Wohnung usw.

Bewerb. bis 20. August an den Magistrat.

 

Ich bin bis zum ‘20. September verreist. Postsendungen

erreichen mich unter meiner Berliner Adresse. Verzögerung von

Beantwortungen bitte ich für diese Zeit zu entschuldigen.

Professor Dr. Schmaltz.
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Druck von W. Bilxennteln. Berlin.



Die „Berliner Tierärztiiche Wochenschrift“ erscheint

wöchentlich im Verlags von Richard Schmatz in

Berlin SW.48‚ ‘Vilhelmstr. 10. Durch jedes deutsche

Postamt wird dieselbe zum Preise von M. 5,-— vierteljähr

lich (M. 4.88 für die Wochenschrift. 12 Pf. für Bestellgcld)

frei ins Haus geliefert. (Österreichische Post-Zeitungs

Preisiiste Nr. 574. Ungarische Nr. 85.)

Tierärztliche

Berliner

Origlnslbelträge werden mit 50 llk., in Petitsatz mit

60 Mit. für den Bogen honoriert. Alle Manuskripte,

Mitteilungen und redaktionellen Anfragen bellebe man

zu senden an Prof. Dr. Schxnaltz, Berlin, Tierärzt

liche Hochschule, NW., Luiscnstraße 56. Korrekturen,

Rezensions-Exemplnre und Annoncen dagegen an die

Verlagsbuchhandlung.

Wochenschrift
Redaktion:

Professor Dr. Schmaitz-Bcrlin

Verantwortlicher Redakteur.

 

De Bruln Ginge Dr. leß Veterinärrat Dr. Lothes Prof. Dr. Peter Veterinärrat Peters Veterinärrat Preulle

Professor Professor Kreistierarzt Departementstierarzt Kreistierarzt Departementatiernrzt Depnrtcmentstiorarzt

Utrecht. Hamburg. Charlottenburg. Cöln. Angermünde. Bromberg. Danzig.

Dr. Richter Med.-Rat Dr. Reeder Dr. Schlegel Dr. l. Schmidt Reg-Rat Dr. Vogel Zündel

Professor Professor Professor Professor Lnndesticrarzt v. Bayern Kreistierarzt

Dresden. Dresden. Freibnrgi. Br. Dresden. München. Mülhanseni.E.

Jahrgang 1907. 2. 33. Ausgegeben am 15. August.

Inhalt: Regenbogen: Fingerzeige für die Verbilligung der Arzneiverordnungen. — Keil: Drei weitere Fälle "011 „Miß

bildungen und angeborenen Fehlern des Auges“ beim Schwein. — Referate: Sand: Über die Embryotomie mit

Anwendung des offenen Schnittes. — Goldbeck: Zwei Fälle von Windkolik. -— Anacker: Das Versehen trächtiger Tiere.

— Storch: Die Eigenschaften und Zusammensetzung der Milch kranker Kühe. — Die Krankheitserscheinungen bei den Schaf

pocken. ——- J eß: Wochentlbersicht über die medizinische Literatur. — Tagesgeschlchte: Blome: Nomenklaturreform. — Ver

schiedenes. —- Personalien. — Vakanzen.

 

Fingerzeige für die Verbilligung der Arznei

verordnungen.

Von Professor Regenbogen-Berlin.

Zur Vermeidung unnötiger Kosten bei der Arzneiverordnung
.._v v. ‘

ist die Kenntnis der Arzneitaxe —— Preis der Arzneimittel un'd

Gefäße, sowie der Arbeitspreise für die Anfertigung der Arznei

formen — erforderlich.

Besonders teure Arzneimittel sind: Actol 1 g 35 Pf.,

Argurin 1 g 40 Pf., Airol 1 g 15 Pf., Hebargin 0,1 g 5 Pf.,

Amyloform 10 g 65 Pf., Antipyiin 10 g 95 Pf., Argent. colloidal.

0,1 g 10 Pf., Bromipin 10 proz. 100 g 2,50 M., 331/3 proz.

100 g 6,70 M., Chinosol 10 g 1,30 M., Diuretin 10 g 1,90 M.,

Epicarin 10 g 1,45 M., Extract. Aloös 10 g 50 Pf., Glutol 10 g

95 Pf., Ichthalbin 1 g 15 Pf., Ichthargan 1 g 55 Pf., Jodipin

10 proz. 100 g 4,90 M., 25 proz. 100 g 3 M., Jodoform 10 g

95 Pf., Kai. jodat. 10 g 65 Pf., Pernol 100 g 2,55 M., Protargol

1 g 35 Pf., Tannalbin 10 g 95 Pf., Tannigen 10 g 1,60 M.,

Tannoform 10 g 80 Pf., Thallin. sulf. 1 g 50 Pf., Thiocol 10 g

2,10 M., Urotropin 10 g 1,40 M. Veronal 1 g 50Pf., Yohimbin.

hydrochlor. 0,1 g 3,10 M.

Abkochungen, Aufgüsse und Auszüge kosten 40 Pf., Auf

lösungen, Anreibungen 35 Pf., Salben 40 Pf., Latwergen 30 Pf.,

1 Bolus 30 Pf., weitere je 5 Pf., Pulvermischungen 20 Pf.,

Teilung von Pulvern je 5 Pf., Überziehen von Pillen 75 Pf.

Man verschreibe nur solche Mengen, welche voraussichtlich

verbraucht werden, und soweit als möglich einfache Verord

nungen (formula simplex).

Die Formulae officinales des Arzneibuches sind erheblich

billiger als die Verordnung von Pulvern, Salben usw. als

Formulae magistrales; z. B. Pulv. Ipecac. opiat., Magnesiae cum

Rheo, Pulv. Salicyl. cum Talco, Ungt. Acid. boric., camphorat.,

Cerrussae, Hydrarg. alb. und rubr., Kalii jodat., Plumbi, Tartari

. stibiati, Zinci.

Sal Carol. fact. cryst. 100 g 10 Pf., Sal Carol. facti. pulv.

100 g 40 Pf. Sapo Kalinus 100 g 30 Pf., Sapo Kalinus venalis

100 g 20 Pf. Natr. sulfur. 100 g 10 Pf., Natr. sulfur. crudum_

gr. pulv. 100 g 5 Pf. Acid. hydrochlor. crud., Acid. nitric.

crud., Acid. sulfur. crud. sind billiger als die reinen Säuren.

Dasselbe gilt für Cupr. sulfur., Ferr. sulfur. und Plumb. aceticum.

Salbengrundlagen: Vaselin americ. flavi. 10 g 5 Pf., Adeps

suillus, Adeps Lanae c. Aqua, Ungt. Paraffini je 10 g 10 Pf.

Bei Arzneistoifen, die sowohl unter einem gesetzlich ge

schützten Namen, wie auch unter wissenschaMich-pharmazeu

tischer Benennung verordnet werden können, ist der billigeren

Preisberechnung wegen stets die letztere vom Deutschen Arznei

buch vorgeschriebene Bezeichnung zu wählen.

Hiernach sind zu verordnen: Actol als Argentum lacticum,

Airol als Bismutum subgallicum oxyjodatum, Antifebrin als

Acetanilidum, Antipyrinum als Pyrazolonum phenyldimethylicum,

Aspirinum als Acidum acetylo-salicylicum, Dermatolum als

Bismutum subgallicum, Diuretinum als Theobrominum natrio—

salic_vlicum, Glutolnm als Formaldehydgelatina, Hetolnm als

Natrium cinnamylicum, Itrolum als Argentum citricum, Salolum

als Phenylum salicylicum, Theocinum als Theophyllinum, Trio

nalum als Methylsulfonalnm, Urotropinum als Hexamethylen

tetraminum, Xeroformium als Bismutum tribromphenylicnm. Es

kosten z. B. Urotropin 10 g 1,40 M., Hexamethylentetramin

10 g 20 Pf.

Preisunterschiede zwischen feinen und groben Pulvern von

Binden, Wurzeln, Früchten usw. bestehen nach der Taxe nicht

mehr. Als Wund- und Augenpulver verordne man stets feine

Pulver.

Arzneigläser, runde, sechseckige, weiße oder farbige, bis

200 g lnhalt kosten 10 Pf., mehr als 200 g 15 Pf., 300 bis

500 g 25 Pf. Man verschreibe deshalb z. B. Kai. jodati 10 g

l Aqu. destill. ad 200 g. Pulverkästchen, Gläser mit eingeriebenen

; Glasstöpseln und Deckelsalbenkruken, sowie weiße Salbenkruken
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sollen nur auf besondere Verordnung verwendet werden (Nr. 17

der Taxe). Gemischte Pulver verordne man ad chartam. Augen

pulver und kleine Mengen Wundstreupulver besser ad scatulam

(10 Pf.).

Als Zusatz zu Mixturen (Geschmackskorrigens) für kleine

Tiere verordne man nur Sirup. simplex (10 g 5 Pf., 100 g 30 Pi),

da die anderen Sirupe erheblich teurer sind.

Einfache Verordnungen von nicht stark wirkenden Arznei

mitteln verordne man nicht als Rezept, sondern als Hand

verkaufsartikel. Die Handverkaufstaxe der Apotheker stellt

sich erheblich billiger. '

In vielen Bundesstaaten ist für die Apotheken die Gewährung

eines Rabattes für Tierheilmittel von 10 bis 20 Proz. vor

geschrieben.

Die nicht selbst dispensierenden Tierärzte der Bundes

staaten, welche einen derartigen Rabatt bisher nicht vorgesehen

haben (Preußen u. a.) werden gut tun, mit dem Apotheker ein

Abkommen derart zu trefl‘en, daß den Besitzern der Tiere ein

Rabatt von 10 bis 20 Proz. auf die verordneten Arzneien ge

währt wird. _

Die billigste Versorgung mit Tierarzneien wird immer durch

das Selbstdispensieren erreicht werden. Es fällt dann der

Vorwurf einiger Tierbesitzer: Der Tierarzt ist nicht zu teuer —

er verschreibt aber zu teure Rezepte.

Drei weitere Fälle von „Mißbildungen und an

geborenen Fehlern des Auges“ beim Schwein.

Von Dr. phil. R. Keil-Leipzig.

In Nr. 29 der B. T. W. von 1906 hatte ich darauf hin

gewiesen, daß Mißbildungen an Tieraugen keineswegs zu den

Seltenheiten gehören, daß aber die Deutung derartiger Befunde

oft sehr schwierig ist, weil wir einerseits die Entwicklungs

geschichte des Auges in allen ihren Einzelheiten noch nicht

genau kennen, andererseits aber auch die Entscheidung zwischen

„Mißbildung“ im eigentlichen Sinne und „intrauteriner Ent

zündungsprozesse“ und deren Folgen hin und wieder ganz un

möglich ist. Während es sich in der genannten Nummer der

Zeitschrift um Mißhildungen an beiden Augen eines Kalbes

handelte, werde ich mir erlauben, im Nachstehenden drei Fälle

von solchen beim Schwein zu beschreiben. Dieselben sind be

sonders um deswillen interessant, weil es sich in jedem Einzel

falle um doppelseitige Mißbildungen handelte, und weil ferner

die drei Tiere von einer Mutter und einer Schwangerschafts

periode stammten, wie angestellte Erörterungen ergaben. Es

handelt sich also zweifellos um angeborene, intrauterin ent

standene Augenfehler, von denen ich zunächst den anatomischen

Befund, d. h. die makroskopischen Verhältnisse beschreiben werde:

l. Doppelseltlger lllkrophthalmus congenitus.

R. A. Lidspalte 16 mm breit. Augenlider ohne An

deutungen von Spaltbildungen. N ickhaut 10,5 mm breit.

Conjunctiva geschwollen und von rötlicher Farbe, zu einem

konisch verlaufenden Kanal verengt, in dessen Tiefe ein kleines,

derbes, rundliches Bulbusrndiment sichtbar wird. Letzteres

weist einen Sagittaldurchmesser von 6,5 mm und einen Äquatorial

durchmesser von 5 mm auf. Die grau-weiße, völlig undurch

sichtige Cornea ist nahezu rund und der höchste Punkt ihrer

Wölbung, Vertex corneae, beträgt 1 mm. Bulbusmuskeln in

 
rudimentärer Form vorhanden, Opticus ebenfalls, aber nur

0,5 mm breit.

L. A. Lidspalte 20 mm breit, Nickhaut 12 mm. Augen

lider und Conjunctiva cf. R. A. Das Bulbusrndiment hat

einen Sagittaldurchmesser von 11,5 mm und einen Äquatorial

durchmesser von 11 mm. Cornea fast rund, 5 mm breit, grau

weiß; Scheitelpunkt 2,5 mm hoch. Bulbusmuskeln, wie rechts

angelegt, Opticus 1 mm breit.

II. Doppelseitiger Illlkrophthalmus mit rechtsseitlg beginnender und links

seltig stark ausgeprägter Orbltalcyste.

R. A. Lidspalte 21 mm, Nickhaut 15 mm breit. —

Conjunctiva infolge Entropium geschwollen und gerötet. —

Bulbns im Sagittaldurchmesser 16,5 mm, im Äquatorialdurch

messer 18 nun. — Cornea grau-weiß, undurchsichtig und ohne

Wölbung, eitörmig. Breite zur Höhe: 7:5 mm. — Opticus

3 mm breit. — Linse fehlt.

L. A. Lidspalte 24,5 mm. — Nickhaut 19 mm breit. —

Conjunctiva ohne Sonderheiten. — Cornea z. T. grau-weiß

und undurchsichtig, z. T. durchsichtig; fast rund (6,2 : 5,5 mm)

und ohne Wölbung. — Bulbns mit 13,5 mm Sagittal- und

15 mm Äquatorialdurchmesser. Im Bereiche der beiden unteren

Quadranten desselben, speziell der hirnwärts gelegenen, hat sich

eine ziemlich beträchtliche Cyste entwickelt, die nahezu die

Größe des Mikrophthalmus erreicht, so daß es makroskopisch

den Eindruck macht, als ob das Auge doppelt angelegt wäre.

Der Äquatorialdurchmesser beträgt an dieser Stelle 24 mm.

Daß wir es mit einer Orbitalcyste zu tun haben, beweist schon

makroskopisch der Durchschnitt: der stark verkleinerte Bulbns

ist in allen seinen Teilen normal angelegt, d. h. Corn'ea, Sklera,

Iris, Linse, Chorioidea und Retina sind vorhanden. -‘Amhirn

seitigen Pole steht er durch eine 3,5 mm weite Öfl"muig mit

einem multiplen Cystensaum in Verbindung, welcher zum größten

Teil mit Retinagewebe ausgefüllt zu sein scheint, im übrigen

aber eine klare wässerige Flüssigkeit von alkalischer Reaktion

enthält. Bestandteile der (‘horioidea sind an der Wand der

Cyste nicht zu sehen. —— Opticus 3 mm breit.

Ill. Schwach ausgebildeter doppelseitiger Mikrophthalmus mit doppelseitiger

Sklerektasie im oberen nasalen, bzw. an den Grenzen der oberen und

unteren nasalen Quadranten.

R. A. Cornea normal und teilweise undurchsichtig, ei

fo'rmig (10:8 mm); Vertex 2 mm. Sagittaldurchmesser 19 mm,

Äquatorialdurchmesser 21,5 mm (einschließlich der Ektasie

23 mm). —— Augenlider, Muskeln und Nickhaut normal. ——

Opticus 3,5 mm breit.

_ L. A. Cornea nahezu viereckig, z. T. am temporalen

Winkel undurchsichtig, grau-weiß (10,5: 11 mm). Vertex

2,5 mm. —— Sagittaldurclnnesser des Bulbns 22,5 mm, Äquatorial

durchmesser 22 mm (einschließlich der Ektasie 24 mm).

Muskeln und Anhangsorgane des Auges normal. —— Opticus

4 mm breit.

Mikroskoplscher Befund.

Ad I. R. A. Dasselbe bietet im Sagittalschnitt einen von

der Norm völlig abweichenden Befund: Zunächst ist seine Form

nicht etwa rund oder elliptisch, sondern sichelförmig. Das

kommt daher, weil der Bulbns im Bereich seiner beiden oberen

hinteren Quadranten eingedrückt ist, wodurch die Sklera nach

der Cornea zu in den Innenraum desselben hineingedrängt wurde.

Der letztere ist durch diesen Einstülpungsprozeß natürlich

wesentlich kleiner geworden und für die übrigen Gewebsteile,
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wie Chorioidea, Iris, Retina, bleibt nur noch wenig Raum übrig

(sichelförmiger Spalt). Das Stratum proprium Corneae ist

stark mit Gefäßen und teilweise mit Pigmenteinlagcrungen durch

setzt (Pannusbildung); es unterscheidet sich bezüglich der

Färbbarkeit in nichts vom Skleralgewebe. Das Stratum

epitheliale ist nur auf einen kleinen Bezirk beschränkt, der

kaum 1/2 m breit ist; das übrige Epithel muß, da es einen

Papillarkörper trägt, der Conjunctiva bulbi zugerechnet werden.

Beide .Epithelarten zeigen in ihrer Gesamtheit Involutions

erscheinungen, welche ich mir auf folgende Weise erkläre:

Nachdem das Wachstum des Bulbus zum völligen Stillstand

gekommen, wächst das Stratum epitheliale Conjunctivae in der

Fläche weiter. Die notwendigste Folge davon ist, daß es sich

in Falten und Fältchen erheben muß. Berühren sich nun dieselben,

dann erscheint es im Schnitt, als ob im Inneren des Epithel

gewebes Hohlräume entstehen, welche mit Zellen vollständig

ausgefüllt sind. Manche Querschnitte präsentieren sich sogar

als Papillom ähnliche Bildungen: sie kommen dadurch zustande,

daß sich zunächst eine sehr breite Epithelfalte abhob, welche

sich dann in sich selbst fein fältete, wobei die Epitheloberfiächen

vollkommen aneinander gepreßt wurden (Epithelzapfen). Auch

das darunterliegende Corneagewebe hat sich den veränderten

Wachtumsbedingungen angeschlossen: es ist an diesen Stellen

im Querschnitt breiter und hat Bindegewebszüge nach der

Oberfläche zu abgespalten, welche jedoch nicht zu parallel ver

laufenden Lamellen geordnet sind, sondern in den verschiedensten

Richtungen verlaufen. —— Das Skleralgewebe ist ohne Sonder

heiten bis auf einen unregelmäßig geformten Spalt im Bereiche

des unteren inneren Quadranten, welcher nach dem Lumen zu

fast durchgängig von einer schmalen Pigmentzellächicht umsäumt

wird. —— Der Uvealtractus ist angrlegt, wobei aber nur die

Chorioidea als solche histologisch kenntlich ist, während Iris

und Corpus ciliare völlig deformiert sind. —- Die Linse fehlt

gänzlich; Reste derselben lassen sich nirgends entdecken.

—- Die Retina, welche sehr schwach und ohne histologische

Schichtung entwickelt ist, zeigt deutliche Spuren von Entzündung,

die sich in Bindegewebs- und Gefäßbildung, sowie Pigment

einlagerungen äußert (Retinitis pigmentosa). Beachtenswert

ist, daß sie sich nicht in den vorhererwähnten Skleralspalt

erstreckt.

L. A. Conjunctiva stark verdickt. Stratum pro

prium mit Lymphzellen vollgepfropft, Bindegewebe in Wucherung

begriffen. Stratum epitheliale normal.

Cornea: Während das Stratum epitheliale keine Abwei

chungen von der Norm bietet, ist das Stratum proprium be

sonders am Vertex Corneae sehr stark verdickt. Auf dem Sagittal

schnitt lassen sich im mikroskopischen Bilde zwei Zonen unter

scheiden: eine lebhaft gefärbte, aus parallel zueinander ver

laufenden Bindegewebslamellen bestehende und eine schwach ge

färbte, dem Strat. epithel. zugekehrte. Letztere enthält welliges

Bindegewebe von verschiedenem Verlauf, also es fehlt in dieser

Partie der‘ dem fertigen Corneagewebe eigentümliche, parallel

zueinander verlaufende Lamellenbau. Außer einigen, dem

tiefen Netz der Cornea angehörenden Längsscbnitten von Blut

gefäßen sind keine Gefäße zu entdecken. Die Lamina elastica

posterior liegt der hinteren Fläche des Stratum proprium nicht

überall an: sie ist vielfach eingerissen und in den verschiedensten

Windungen aufgerollt. Einzelne Teile derselben sind mit Linsen

rudimenten und Retina verklebt.

' faltelte‚

 

Während Sklera und Chorioidea ohne Sonderheiten sind,

liegt die übrigens ebenfalls normal entwickelte Iris der hinteren

Corneafläche dicht an; sie ist mit: der Lamina elastica posterior

verklebt (Synechia posterior).

Die in starkem Zerfall befindliche Linse ist ähnlich wie

die Iris nach der Cornea zu verdrängt und liegt mit ihrem

vorderen Pole der Lam. elast. post. fest an. Die vielfach ge

gcquollene und geschlängelte Linsenkapsel ist zum

größten Teil erhalten, das Epithel dagegen zerstört. Die Linsen

substanz, die nahezu vollständig geschwunden ist, zeigt scholligen

Zerfall der Fasern und Vakuolenbildung. —— Die Retina bildet

ein Faltenkonvolut ohne histologische Schichtung, welches den

Bulbusraum fast vollständig ausfüllt. Auch das Pigmentepithel

ist von seiner Unterlage abgehoben und in vielen Windungen

und Falten aufgerollt.

Ad II. L. A. Die Cornea zeigt im allgemeinen keine

Abweichungen von der Norm. Nur im Stratum proprium sehen

wir zahlreiche Längs- und Querschnitte von Endothelrohren. —

Die Iris, deren histologischer Bau ebenfalls normal ist, ist nach

der hinteren Fläche der Cornea zu vorgewölbt und mit letzterer

an ihrem Pupillarrande verklebt (Synechia anterior). Die

vordere Augenkammer präsentiert sich infolgedessen nur als

schmaler Spaltraum. Corpus ciliare und Chorioidea sind gleich

falls normal, jedoch enthält letztere Pigmente nur in geringem

Grade und auch dann nur in den Opticnswärts gelegenen

Partien. An derjenigen Stelle, wo der Innenraum des Bulbus

mit der später zu beschreibenden Cyste in Verbindung steht,

schlägt sie sich noch eine kleine Strecke weit mit in den (Zysten

raum um, wo sie dann plötzlich endet. — Das sonst normale

Skleralgewebe bietet nach zwei Richtungen hin ein merk

würdiges Bild: Zunächst erscheint es im Bereich der gesamten

unteren Bulbushälfte (also der beiden vorderen und hinteren

ventralen Quadranten) vollständig von der Chorioidea getrennt.

Der zwischen beiden Gewebsarten liegende Zwischenraum ist im

Äquator des Bulbus am breitesten (1,6 mm) und verschmälert

sich Cornea- und Opticuswärts sichelförmig; er ist ausgefüllt

von einem zarten bindegewebigen Maschenwerk, in dessen

Innerem Blutgefäße, gliomatöses Gewebe und Fettzellen (letztere

Opticuswärts gelegen) eingelagert sind. Ferner sind die

Sklerallamellen in der Nähe des hinteren Bulbuspoles stark aus

einandergewichen und bilden ein vielkammeriges Hohlraumsystem,

dessen Balkenwerk mit einem ebenfalls gliomatösen Gewebe

vollständig ausgefüllt ist. Letzteres hat sich, wie aus einigen

Präparaten zu ersehen ist, aus dem äußeren Blatte des sekun

dären Augenbechers entwickelt, dessen Zellen unpigmentiert

sind. e Die Retina liegt der Chorioidea in stark gefälteltem

Zustande allenthalben dicht an. Die Faltenbildung ist derart

ausgeprägt, daß die histologischen Bestandteile der Netzhaut in

einem wirren Durcheinander zu liegen scheinen: nur an einigen

wenigen günstigen Stellen sieht man, daß der Aufbau der

nervösen Elemente in normaler Weise erfolgt ist. Glaskörper

gewebe ist im Bulbusinneren nicht nachzuweisen.

Die Linse füllt den größten Teil des mikrophthalmischen

Bulbusinneren aus, d. h. sie reicht mit ihrem vorderen Pole bis

an die hintere Corneafläche und mit ihrem hinteren Pole bis

dicht an die rundliche Verbindungsöfi‘nung zwischen Bulbus- und

Cystenraum. Sie befindet sich im Zustande der beginnenden

Destruktion. Linsen-Kapsel und Epithel sind gut erhalten,

zeigen jedoch einen getältelten bzw. einen geschlängelten Ver

*=i=
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-verfolgen läßt.

lauf, was darauf hindeutet, daß das Volumen der Linse kleiner

geworden ist. In den peripheren Partien der Linsensubstanz

sieht man vielfach noch wohlerhaltene Querschnitte von Linsen

fasern und normale Kerne, an vielen Punkten jedoch schon

Quellung, Vakuolenbilduug, Kernfragmente und Auseinander

weichen der Fasern. Der größte Teil der Linsensubstanz (Kern)

zeigt eine vielfach zerklüftete, z. T. im scholligen und körnigen

Zerfall begriffene homogene Masse, in der sich viele Kern

fragmente vorfinden.

R. A. Cornea: Stratum epitheliale normal. Am Strat.

prop. lassen sich zwei Schichten unterscheiden und zwar erstens

eine nach dem Epithel zu gelegene schmalere, hell gefärbte

Zone, deren Lamellen größtenteils stark auseinandergedrängt

sind und Längs- und Querschnitte von Gefäßen enthalten;

zweitens eine breitere, Iriswärts gelegene, dunklere und vielfach

pigmentierte Schicht, die ebenfalls vereinzelt Gefäße enthält

und skleralen Charakter zeigt. — Die sonst normale Sklera

ist im Bereiche der unteren hinteren Quadranten geringgradig

verdickt (ektasiert); in dieser Gegend sind die Lamellen

auseinandergedrängt, wodurch ein vielkammeriges Cystensystem

entsteht, welches sich bis dicht an die Iris innerhalb der Sklera

Die so entstandenen Hohlräume sind vollständig

durch ein gliomatöses Gewebe ausgefüllt. w Der Uvealtraktus

ist in seinem histologischen Bau normal angelegt. — Während

aber die Iris total mit der hinteren Corneafläche verwachsen

ist (Synechia anterior), sind die Gefäße des Corpus eiliare

und der Chorioidea sehr stark erweitert und mit Blutbestand

teilen vollgepfropft. — Die fast in ihrer ganzen Ausdehnung

abgelöste Retina hat sich strickförmig aufgedreht und zeigt

außerdem noch eine derart enorme Faltung, daß die histologische

Schichtung kaum noch zu erkennen ist. Gut unterscheiden

lassen sich nur die granulierten und die plexiformen Schichten.

Ein besonders großes Faltenkonvolnt findet sich in der Nähe

der Iris (Anheftungsbezirk des Retinatrichters); dasselbe ist

durchsetzt mit Blutgefäßen und Pigmentzellen (Retinitis pig

mentosa). — Der Opticus zeigt von der Peripherie her starke

Bindegewebs- und Pigmentbildung; Nervenfasern finden sich nur

noch in geringer Zahl.

Ad III. Beide Augen bieten einen fast übereinstimmenden

Befund, so daß ich sie der Kürze halber gemeinsam beschreiben

werde.

Cornea: Strat. epitheliale im Aufbau normal; Verlauf ge

schlängelt mit stellenweiser Fältelung. Strat. proprium stark

mit Gefäßen durchsetzt und größtenteils von skleralem Cha

rakter. H Sklera normal, aber im Bereiche der Ektasien bis

fast auf 1/3 seiner normalen Stärke verdünnt. In der Gegend

der Opticusinsertion finden sich starke Pigmentanhäufungen.

Iris beiderseits mit der Rückseite der Cornea fest verwachsen. —

Chorioidea linksseitig nahezu pigmentfrei, rechts schwach

pigmentiert. Gefäße der Iris und Chorioidea beiderseits in

ihren Wandungen enorm verdickt, links derart, daß keine Lu

mina mehr sichtbar sind (Sklerose). Retina beiderseits

trichterförmig abgelöst. Abgesehen von der in körnigem

Zerfall begriffenen Stäbchen-Zapfenschicht sind die übrigen

Schichten gut erhalten. Nach dem Opticus zu sind die Gefäße

stark erweitert und mit Blutbestandteilen vollständig aus

gefüllt. An der Papilla optica selbst macht sich schon eine

beginnende Bindegewebszubildung und schwache Pigmentierung

bemerkbar.

 

‚ sammenhang bringen.

Was nun die Deutung der vorliegenden pathologischen Be—

funde anlangt, so taucht zunächst die Frage auf, ob wir die

selben als einfache Entwicklungshemmungen, als ein Zurück

bleiben im Wachstum, oder als Entwicklungsstörungen im Be

reiche der fötalen Augenspalte (Colobome), oder endlich als die

Endprodukte einer heftigen intrauterinen Entzündung aufzufassen

haben. In der Tat hat die letztere Annahme etwas sehr Be

stechendes für sich, wie aus einem Vergleich der histologischen

Bilder hervorgeht: Zunächst findet sich in allen Fällen — ab

gesehen vom kleinsten Mikrophthalmus, wo die Verhältnisse in—

folge der eigentümlichen Entwicklungsform des Bulbus schwer

zu entscheiden sind — eine Verklebung bzw. Verwachsung der

Iris mit der hinteren Corneafläche (Synechia anterior).

Weiterhin fehlte die Linse in einem Falle ganz, in einem

anderen war sie fast vollständig degeneriert und in einem dritten

beginnender Detritus im Kern festzustellen. (Die übrigen Linsen

habe ich nicht geschnitten, weil sie beim Zerlegen der fixierten

und gehärteten Bulbi durch Sagittalschnitte aus dem Zusammen

hang mit dem übrigen Auge herausgerissen wurden. Vom

anatomischen Standpunkte aus waren sie normal.) Auch die

Befunde der Retina deuten auf mehr oder weniger hochgradige

Entzüudungserschoinungen hin, so zwei Fälle von ausgeprägter

und zwei von beginnender Retinitis pigmentosa. (Dreimal

Ablatio Retinae.) Die wichtigste Stütze bieten uns aber die

Bilder der Cornea, welche fast in allen Fällen mehr oder

weniger starke Gefäßentwicklung zeigen. Diese Befunde sind

unbedingt entzündlicher Natur, denn es steht fest, daß die

Cornea -* abgesehen vom oberflächlichen und tiefen Rand

schlingennetz zu keiner Zeit der Entwicklung gefäßhaltig ist.

Auch die „skle'rale“ Beschaffenheit des Strat. propr., _die„wir. in

fünf Fällen beobachten konnten, scheint eine weitere Stütze für

die intrauterine Entzündung zu sein. Wenn wir aber be

rücksichtigen, daß die Tiere ca. 3/4 Jahr alt waren und daß die

genannten entzündlichen Veränderungen auch genau in derselben

Form post partum auftreten können, so müssen berechtigte

Zweifel entstehen, ob die erstere Annahme richtig war. Auch

das post part. entstandene Lenkom der Cornea unterscheidet

sich histologisch kaum von der intrauterinen Cornea „skleralen“

Charakters, die wir als Narbengewebe auffassen müssen. Beide Ge

websveränderungen können im späteren Leben,wie klinische Befunde

beweisen, total verschwinden, d. h. die betreffende (Jornea hellt sich

vollständig auf. Dasselbe kann natürlich schon beim Embryo ein

treten, ohne daß die geringsten Spuren einer vorhanden ge—

wesenen heftigen Entzündung zurückbleiben. -— Die erheblichen

Größenunterschiede der Mikrophthalmen lassen sich auch auf

verschiedene Weise erklären: Zunächst kann man annehmen,

daß es sich um ein Stehenbleiben im Wachstum der Augen

anlagen, um eine Entwicklungshemmung handelt, zweitens aber

kann auch eine mehr oder weniger hochgradige Phthisis bulbi

die Ursache des Kleinerwerdens der Augen gewesen sein. Beide

Ansichten lassen sich verteidigen, je nachdem man entweder die

Entwicklungshemmung oder die Entzündung als den wesent

lichsten Faktor betrachtet. Nur die beginnenden und ausge

prägten Cystenbildungen kann man ohne Berücksichtigung der

Entzündungserscheinungen als reine Mißbildungen auffassen. Da

sie in den vorliegenden Fällen im Bereiche der beiden hinteren

unteren Quadranten auftreten, meist im unteren inneren, so

lassen sie sich zwanglos mit der fötalen Augenspalte in Zu

Ich schließe mich hierbei ebenfalls der
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Ansicht Arlts (v. Hippel „Mißbildungen und angeborene Fehler obachtungen, die ich während meiner entwicklungsgeschichtlichen

des Auges“ Gräfe-Saemisch, 18./19. Liefrg. 1900) an, welcher . Untersuchungen des Auges zu machen Gelegenheit hatte (Anat.

dieselben als hochgradig ektatische Colobome aufl‘aßt. Aus der

ungenügenden Entwicklung des Mesoderms an der Stelle des

Fötalspalts folgt eine mangelhafte Resistenz der Sklera mit

cystischer Ektasieruug derselben: die Entwicklungsstörung liegt

also im Bereich des Kopfplattengewebes. Ob es unbedingt not

wendig ist, daß der Fötalspalt in seiner ganzen Länge, wie

Arlt meint, offen bleiben muß, damit die Bulbuscyste zustande

kommen kann, erscheint mir zweifelhaft. Wenn wir nämlich

beachten, daß diese Art Cysten nur sehr langsam wachsen und

daß ihr Entstehungsort fast ausschließlich in der Gegend des

hinteren Bulbuspoles zu suchen ist, nämlich in der am weitesten

hiruwärts gelegenen Partie der fötalen Augenspalte, dann er

scheint es mir gewagt, den gesamten Fötalspalt zu beschuldigen.

Nach meinen Untersuchungen über den Verschluß der Spalte am

Augenbecher (Anatom. Hefte. Bd. XXXII, Heft 96, 1900)

schließen sich die Spaltränder direkt am Pupillarrande und in

nächster Nähe des Augenstiels infolge eines dazwischenliegenden,

gefäßhaltigen Mesodermfortsatzes zunächst noch nicht; die ge

samte übrige Spalte dagegen ist am Bulbus geschlossen. Erst

nachdem sich das gefäßhaltige Mesoderm zurückgebildet hat, kann

sich die Spalte später auch an diesen beiden kleinen Bezirken

schließen. Persistiert der gefäßhaltige Mesodermstrang abnorm

lange, dann ist der Tatbestand des Coloboms gegeben, und daß

dieser Fall nicht selten eintritt, das beweisen die von Lieberkühn

gemachten Beobachtungen, „daß bei gewissen Hühnerrassen

regelmäßig ein Colobom des Ciliarkörpers dadurch entsteht,

daß die Ränder der Angenblase an einer hier stets vorhandenen

Getäßschlinge ein Hindernis in der Vereinigtmg finden und

sich nach außen umschlagen“. Ähnliche Verhältnisse entstehen,

wenn der Mesodermfortsatz am proximalen Ende der Spalte

persistiert. Diese Stelle ist es, welche den Verbindungsspalt

des Bulbus mit dem (‘ystenraum darstellt; dort schlägt sich

auch die Chorioidea noch teilweise in den letzteren um, und

durch diesen Spalt gelangen auch die Retina- und Glaskörper

bestandteile in die Cyste. ~

Selbstverständlich kann auch einmal der Fötalspalt in seiner

ganzen Länge offen bleiben; die Folge davon wäre, daß auch

der ausgebildete Bulbus eine Spalte vom Opticus bis zur Iris

aufweisen würde (Coloboma oculi), eine Tatsache, die beim

Menschen beobachtet worden ist, jedoch sehr selten zu sein

scheint.

Das eigentümliche Verhalten der Bestandteile der sekun

dären Augenblase verdient ebenfalls in kurzen Zügen

charakterisiert zu werden: Das innere Blatt, die Retina, ist

in vielen Fällen normal entwickelt, in anderen wieder läßt sich

die histologische Schichtung überhaupt nicht nachweisen, oder

nur an einzelnen Punkten. Meist sieht man im mikroskopischen

Bilde ein wirres Durcheinander von Falten und Fältchen, die

teilweise vollständig miteinander verwachsen und verklebt sind,

teils Hohlräume von verschiedener Form zwischen sich zeigen.

Scheinbar sind in diesem Gewebe nur granulierte und plexi

forme Schichten vorhanden, an wenigen Stellen habe ich jedoch

auch sämtliche histologische Bestandteile der Retina gesehen.

Da letzteres in vielen Fällen aber nicht zutrifft, wie ich zu

beobachten mehrfach Gelegenheit hatte, so ist es mir kaum

möglich, eine allgemein befriedigende Erklärung dafür geben

zu können. Bei diesem Versuche stütze ich mich auf Be

 Hefte 1906, Heft 96). Bei Embryonen von 2,7 cm Scheitel

Steiß-Länge, welche aus demselben Uterus stammten (also

von einer Schwangerschaftsperiode), fand ich bei allen Individuen

eine ganz enorme Faltenbildung der inneren Lamelle (Retina);

dieselbe war so stark entwickelt, daß der ganze Innenraum des

Bulbus von ihr und der Linse ausgefüllt war; letztere war,

wie ich nebenbei bemerken will, an ihrer ganzen hirnseitigen

Fläche offen. Ich wies schon damals darauf hin, daß es sich

um Mißbildungen handeln könne, jedenfalls aber nicht um

physiologische Erscheinungen, wie Kölliker, Minot, Kri

schewsky, Lange u. a. meinen. Jene Retinaanlagen waren

histologisch überhaupt noch nicht differenziert (Tafel 5/(3, Fig. 3).

Nehmen wir an, daß die linsenwärts vorgeschobenen Falten

miteinander verkleben und eine normale weitere Differenzierung

der Retina nur in der Peripherie erfolgen würde, dann ließen

sich diejenigen Bilder leicht erklären, die ich oben als mit nur

stellenweise normal differenzierter Retina beschrieben habe.

Tritt aber überhaupt keine oder nur eine geringgradige weitere

Differenzierung ein, dann erhalten wir Retinabilder „ohne

histologische Schichtung“. Das äußere Blatt, das Stratum

pigmenti, welches häufig die Innenwände der Sklerektasien und

Cystcn auskleidet, verhält sich ebenfalls öfters abnorm. Wie

wir sahen, waren die Zellen derselben im Bereich der letzteren

unpigmentiert, und aus ihnen war ein sonderbar geschichtetes

zelliges Gewebe hervorgegangen, welches die Hohlräume fast

ausfüllte und als „gliomatös“ bezeiclmet werden muß.

Aus den angestellten Erörterungen ergibt sich, daß wir

noch weit davon entfernt sind, für alle intrauterin entstandenen

Mißbildungen des Auges eine einheitliche und. voll befriedigende

Erklärung geben zu können.

Referate.

Über die Embryotomie mit Anwendung des offenen

Schnittes.

Von Prof. G. Sand in Kopenhagen.

Mit 8 Abbildungen.

(Monatshel‘te für prukt. Tierheilkunde XVIII. Bund, 6,7. Holt.)

S. hatte vor einigen Jahren Gelegenheit gehabt, die geburts

hilfliche Operationstechnik des dänischen Tierarztes Möller

kennen zu lernen, welcher ungemein viel Geburtshilfen zu leisten

und sich infolgedessen eine sehr vollkommene Methode der

Embryotomie konstruiert hat. Möller benutzt nur den offenen

Schnitt bei der Embryotomie. Dazu verwendet er zwei haar

scharfe Fingermesser, eins zum Längen- und eins zum Quer—

schnitt. S. hat unter Benutzung der Möllerschen Modelle ein

Heft anfertigen lassen, an dem die Klingen sowohl für den

Längs- als auch für den Querschnitt angebracht werden. Es

empfiehlt sich in Rücksicht darauf, daß die Klingen so scharf

wie ein Rasiermesser sein müssen, zwei oder mehrere Satz

Messer anzuschaffen. Sieben Abbildungen zeigen die Formen

der Klingen.

S. beschreibt weiter das Verfahren der Embryotomie zunächst

bei Kopfendlage. Die Kuh muß auf der linken Seite und hinten

hoch liegen. Das linke Bein des Kalbes wird angeschleift,

hiernach das Kalb zurückgeschoben und der Kopf nach unten

und seitwärts gedrückt. Nun wird das linke Bein angezogen.



616 N0. 33.BERLlNE lt Tl El\'ÄRZTL i CBE WOCHENSCHRIFT.

Durch den ersten und zweiten Schnitt wird, vom Widerrist be

ginnend, das Schulterblatt umschnitten, so daß durch den Schnitt

am anderen Rande des Schulterblattes entlang der Trapezius

und der Brachiocephalicus, durch den zweiten Schnitt bis hin

unter auf die Innenseite des Ellenbogens der Latissimus dorsi

und der hintere Rand der Pektoralismuskeln durchgeschnitten

werden. Der dritte Schnitt wird mit dem scharfen Knopfhaken

ausgeführt. Der Knopfhaken wird hinter das Schulterblatt geleitet.

Mit rüttelndcn Bewegungen wird das Armgeflecht, der Serratus

und der Rest der Pektorales und der Haut durchschnitten.

Nunmehr hängt der Schenkel nur noch an einer schmalen Ge

websbrücke, die leicht mit dem Haken oder dem querschneidenden

Messer durchtrennt werden kann. Eine entsprechende Abbildung

im Texte erläutert das Operationsverfahren.

Bei der Beckenendlage wird die Kuh in derselben Weise

gelagert, wie vorher beschrieben wurde. Falls das Kalb nicht

auf der linken Seite liegt — was im übrigen in der Regel der

Fall ist —, ist dasselbe so zu drehen, daß seine rechte Seite

stets nach oben gekehrt ist. Der rechte Hinterfuß wird ange

schleift und soweit wie möglich von einem Gehilfen hervor

gezogen. Die Operation wird nun in folgender Weise ausge

führt: Der erste Schnitt ist ein Querschnitt oberhalb des

großen Umdrehers, so daß die Haut und die Kruppenmuskeln

durch kräftige Querbewegungen des querschneidenden Messers

durchschnittcän werden. Der zweite Schnitt wird mit der in die

Längsrichtung gestellten Klinge schräg nach hinten, und unten

so tief wie möglich durch den Biceps und Semitendinosns ge

legt. Der dritte Schnitt ist schwerer anzulegen. Mit der

rechten Hand wird das Messer unter das rechte Hinterbein ge

führt, weiter vorwärts zwischen den Kniegelenken hindurch.se

hoch wie möglich über die Kniefalte hinauf, und indem man

das Messer zuriickzieht, schneidet man die Haut und möglichst

viel von den Einwärtsziehern durch. Der vierte Schnitt be

steht darin, daß der Rest der Muskeln (die Adduktoren und der

Semimembranosus) und die Hautbrücke zwischen den unteren

Winkeln des zweiten und dritten Schnittes durchgerissen wird.

Der fünfte Schnitt besteht in dem Zerreißen der meistens

zwischen dem ersten und dem dritten Schnitt vorhandenen Haut

briicke. Nun steht bloß noch das Hüftgelenk. Dieses wird in

der vom Tierarzt Clausen in Maarsö eingeführten Weise ab

gedreht. Man nimmt eine Stange, die man zwischen die

Achillessehne und den Unterschenkel führt. Die Stange wird

festgebunden und. darauf wird die Gliedmaße um ihre Längs

achse gedreht. Kann das Bein nicht weit genug herausgezogen

werden, so wird die Stange zwischen die Beugesehncn und den

Mittelfußknochcn gesteckt und hier festgebunden. Rdr.

Zwei Fälle von Windkolik.

Von Obervetcriniir Dr. G oldb e ck-Schwcdt.

\l)eutscha Tierlrztl. “'orhenschrii’i. 1907, Nr. 24.)

In dem zuerst beschriebenen Falle trat plötzlich bei einem

Pferde, welches frischen Klee gefressen hatte, starke Aufblähung

ein. Im Zeitraum von 15 Minuten, ehe noch der Darmtrokar

ausgekocht war, wurde die Aufblähung so bedeutend, daß das

Pferd zusammenbrach und verendete.

In dem zweiten Falle hatte das Pferd am Morgen frische

Luzernc bekommen. Als es gegen Mittag nach der Ackerarbeit

in den Stall kam, blähte es stark auf. In Rücksicht auf die

drohende Erstickungsgefahr nahm der Besitzer einen ungereinigten

 
Rindertrokar und stieß ihn, ohne die Haut zu reinigen, auf der

höchsten Stelle der Bauchwölbung ein. Die Hülse blieb etwa

zwei Stunden bis zur Ankunft des Tierarztes in der Wunde

liegen. Nunmehr wurde die Hülse entfernt und die äußere

Bauchwnnde gereinigt. Unter einem Verbunde mit essigsaurer

Tonerde heilte die Wunde ohne jede Reaktion und das Pferd

blieb gesund. Rdr.

Das Versehen trüchtiger Tiere.

Von Prof. Dr. Anacker.

(Der Tierarzt, 1%‘0'„ Nr. 10.)

Von vielen Tierzüchtern und Physiologen wird bei Tieren

das sog. „Versehen“ geleugnet, weil die hierzu vermeintliche

Gemüts- und Phantasieerregung nur beim Menschen vorwalten

soll. A. versucht nun eine wissenschaftliche Begründung dafür

zu geben, daß das Versehen auch bei Tieren vorkommen kann.

Vor allem ist zum Zustandekommen des letzteren eine besondere

Reizempfindiichkeit, wie wir sie so oft bei trächtigen Tieren

antreffen können, notwendig. Weiterhin dient ein besonderer

Nervenapparat, in der Regel der Gesichtssinn, zur Aufnahme

des Reizes. Letzterer wird auf den N. sympathicus mit seinen

verschiedenen Geflechten übertragen. Insbesondere sind die

Nervengeflechte des Hinterleibes so empfindlich, daß sich mit

unter durch starke Uteruskontraktionen der Zusammenhang

zwischen fötaler und mütterlicher Piazenta löst.

Die durch das Versehen hervorgerufenen Mißbildnngen

werden sich immer als monstra per defectum kennzeichnen

müssen. Sie können nur entstehen zu einer Zeit, in der die

einzelnen Fötalteile noch nicht fertig ausgebildet sind, also bei

unseren Haussäugetierennur in.deu..ersteniwochenwu „.„W~‚ 1

Der von A. zum Beweis für die Richtigkeit seiner Be

hauptungen angeführte Fall betrifft eine Stute, die im trächtigen

Zustand neben ein anderes in der Schmiede befindliches Pferd

gestellt worden war. Dem letzteren war zur Bändigung eine

Bremse aufgelegt werden. Durch den Anblick des so behandelten

Tieres wurde die Stute plötzlich außerordentlich aufgeregt,

blickte wild um sich, schlug aus und zeigte beschleunigte Atmung.

Nach beendigter Trächtigkeit warf dieses Pferd ein Fohlen,

welches, im übrigen gut geformt, eine Mißbildung der Oberlippe

und der Nase zeigte. Das Maul war beiderseits tief gespalten,

an der Oberlippe fehlte rechterseits ein dreieckiges Hautstück.

Das Nasenloch derselben Seite besaß einen nach vorn und unten

gehenden Einschnitt, der rechte Nasenflügel war nach hinten

und oben gezogen. Linkerseits war das Nasenloch etwas

zusammengedrückt und nach unten verzogen. Von der Mitte

der Oberlippe her nach den Maulwinkeln zu machte sich eine

schmale Hautschrunde bemerklich, ganz so, als ob das Fohlen

soeben gebremst worden wäre. Unwilikiirlich wurde man beim

Anblick des jungen Tieres an das Aussehen des seinerzeit in

der Schmiede mit einer Bremse gebändigten Pferdes erinnert.

Dieser Fall verbürgt nach A. unzweifelhaft die Möglichkeit des

Versehens bei Tieren. J. Schmidt.

Die Eigenschaften und Zusammensetzung der Milch

kranker Kühe.

Von Prof. Dr. Storch in Wien.

(Österr. Monauschr. f. Tierh. 1907, S‘. 145.)

Die Literatur über die normale Milch hat einen außerordent

lich großen Umfang angenommen; dagegen sind wir über die
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Zusammensetzung und die Eigenschaften der Milch kranker

Kühe noch sehr wenig unterrichtet. Storch hat nun Milch

analysen in zehn Krankheitsfällen vorgenommen, nämlich bei

Kühen, welche an Lungenkongestion, akutem Bronchialkatarrh,

hohem Fieber (Diagnose ?), traumatischer Peritonitis, Perikarditis,

Pyelonephritis, Fluor albus, Kalbefieber litten. Er bestimmte

die chemische Reaktion, das spezifische Gewicht der Vollmilch

und der Molke, die Azidität der Vollmilch, das Refraktions

vermögen der Molke und die Einzelbestandteile (Wasser, Fett,

Casein, Albumin, Zucker und Salze). In einigen Fällen konnten

auffällige Veränderungen konstatiert werden, in anderen wieder

fehlten diese, so daß gesagt werden muß, daß die Milch der

kranken Kühe wohl manchmal, nicht aber immer von der ge

sunder Tiere abweicht. Die Milch der mit den oben ge

nannten Krankheiten behafteten Kühe braucht nicht

immer in dem Grade verändert zu sein, daß man aus

der Beschaffenheit der Milch auf eine Erkrankung der

Tiere oder gar auf eine bestimmte Krankheit schließen

kann. Besonders hervorzuheben ist, daß auch der Licht

brechungsindex der aus der Milch bereiteten klaren Molke nach

dieser Richtung kein diagnostisches Hilfsmittel darstellt; der

Lichtbrechungsindex gestattet keinen Schluß darauf, ob die

betreffende Milch krankhaft verändert ist oder ob sie von einer

kranken Kuh stammt. Richter.

Die Krankheitserscheinungern bei den Schaf‘pocken.

Veröfientlicht aus den Jahresvoteriniirbcrichten der beamtetcn

Tierärzte Preußens für das Jahr 1905, I. Teil, S. 73.

Von den Schafpocken des jüngsten Seuchenganges ist in der

Literatur mehrfach behauptet worden, daß sie einen atypischen

Verlauf gezeigt‘ hätten und aus diesem Grunde nicht immer

rechtzeitig genug erkannt worden wären. Demgegenüber äußern

sich Veterinärrat Berndt und Kreistierarzt Kleinpaul, daß

die Schafpocken auch schon bei früheren Ausbrüchen dasselbe

Bild wie diesmal boten. Kleinpaul berichtet: „Neben dem

heftigen Katarrh der oberen Luftwege, der Anschwellung des

Kopfes, besonders der Lippen, fahren zuerst Knoten auf, die

obere Haut wird abgehoben und kommt man zur rechten Zeit,

so ist zwischen Knoten und Oberhaut auch eine geringe Menge

Lymphe von heller und klarer Beschaffenheit zu finden. In

diesem Stadium kann man vielleicht von einer Blasenbildung

sprechen, obgleich eine eigentliche Blase gar nicht entsteht,

sondern nur eine geringe Ausschwitzung zwischen Korium und

Oberhaut“. Wirklich deutliche Blasen sah K1. ein einziges Mal

am Euter eines Scharfes.

Aus den Berichten der Kreistierärzte Eichert und Lorenz

geht hervor, daß sich die in Ostpreußen beobachteten Pocken

erkrankungen dadurch auszeichneten, daß zahlreiche, mitunter

recht große Knoten von derber Beschaffenheit sich entwickelten,

wobei es nur selten oder überhaupt nicht zur sogenannten

Blasenbildung kam. In den Knoten herrschte die Proliferation

und nicht die Exsudation vor. Dies ist aber auch schon oft

bei früheren Seuchengängen beobachtet werden, so daß man also

bei dem letzten Seuchengange nicht von einem atypischen Ver

laufe sprechen kann.

Die Mortalität war im allgemeinen beim letzten Seuchen

gange nicht sehr hoch. Es verendeten ca. 15—18 Proz. der

erkrankten Tiere, ein Prozentsatz, der häufig in früheren Seuchen

gängen nicht unerheblich überschritten worden ist. Die Schaf

pockenseuche ist jedenfalls eine der bösartigsten Seuchen, die

 
eine Schafhaltung treffen kann und die bei größerer Ausbreitung

nur schwer und unter Anwendung und genauer Durchführung

scharfer Maßregeln getilgt werden kann. Die Schafpocken sind

mindestens ebenso leicht übertragbar, wie die Maul- und Klauen

seuche. Rdr.

Wochenübersicht über die medizinische Literatur.

Von Dr. P. feil, Charlottenburg,

Königlicher Kreistierarzt.

Deutsche Media inaluitung Nr. 44.

Über die Innervation der Atembewegungen, von R. Nicolaides

Athen. — Auf dem Wege des Tierexperiments gelangt Ver

fasser zu folgenden Allgemeinschliissen: Auf den Zustand des

Blutes, welches der hauptsächlichste Reiz der Atemzentren ist,

kommt es an. Die Atemzentren selbst haben in sich die Ursache

der rhythmischen Tätigkeit bei konstanten Reizen. Die perios

dische Entstehung der Erregung im Atemzentrum ist eine

Funktion des Organs selbst.

Dieselbe Zeitung Nr. -IU~

Zur Wassermannsehen Serodlagnostlk bei Lues; von Albert

Schütze. — Wie Verfasser in der Wiener klin. Wochenschrift

5. 07 berichtet, hat er mit der Komplementablenkungsmethode

die Cerebrospinalflüssigkeit von zwölf Tabeskranken, und zwar

sieben männlichen und fünf weiblichen, die im Alter zwischen

22 und 35 Jahren standen, auf das Vorhandensein syphilitischer

Antistofie untersucht. Der Ausfall der angestellten Versuche

stand im Einklang mit den Angaben, während bei vier anderen

Kranken die Reaktion negativ ausfiel.

Dieselbe Zeitung Nr. 47.

Zur Trlchoeephellasls; von Dr. Regina Kahane. —— Verfasser

berichtet über einen Fall von Trichocephaliasis. Derselbe kann

eine schwere, ja letale Anämie herbeiführen. Trichocephalus

kann außer Diarrhöe auch schwere cerebrale und nervöse

Symptome hervorrufen. Im Wurmfortsatz werden viele Tricho

cephalen gefunden, teils frei, teils in der Schleimhaut eingegraben.

Kolomel ist erfolglos; Erfolg hatte die kombinierte Verabreichung

von Thymol per os und per rectum. Heilung konnte, da der

Fall schon zu weit vorgeschritten war, nicht erzielt werden.

Dieselbe Zcc'lung Nr. 49. ‘

Toxikologische Untersuchungen mit Atoxyl; von Blumen

thal. — Verfasser fand, daß durch das Atoxyl vicr- bis fünfmal

mehr Arsen dem Körper zugeführt wird, als mit der arsenigen

Säure. Im Atoxyl ist das Arsen mit Benzol verbünden, wird

daher langsamer ausgeschieden als arsenige Säure, die schon

nach 3—4 Stunden nachweisbar ist, während Atoxyl erst nach

16—18 Stunden abscheidet.

gespalten wird, kann Blumenthal nach seinen Versuchen nicht

bestätigen.

Dculschc Jilcdz'u'nisrhc ll’ochemchrs'fl Nr. 23.

Anlage und sanitätspolizeiliche Kontrolle von Brunnen; von

Mohr. (Ärztliche Sachverst.-Zeitung Nr. 10.) —— Ein Brunnen

muß so angelegt sein, daß er aus einem Vorrat schöpft, der

keine Krankheitskeime enthalten kann. Keimfreies Wasser ist

in feinkörnigem Boden in 2 m Tiefe als Grundwasser anzu

treffen. Dem Röhrenbrunnen gebührt vor dem Kesselbrunnen

der Vorzug.

Giftwanderung in Lelchen und die Möglichkeit des Giftnaeh

weises bei später Enterdigung: von Kratte-Garz. (Viertel

jahrsschr. f. gerichtl. Med., Bd. 33, Suppl.) — Die Gifte wandern

in den Leichen an die tiefer gelegenen Stellen und‘ zwar die

Daß das Atoxyl als Anilin ab-.
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leicht beweglichen Pflanzengifte am raschesten. Die postmortale

Giftwanderung ist außer von der Art der Giftbindung, die den

Grad der Beweglichkeit bedingt, von dem Gange der Leichen

zersetzung abhängig. Bei der Ausgrabung sind daher die tief

gelegenen Leichenrestc, sowie Kleiderreste der Riickenteile,

Sargholz und Graberde unter der Mitte des Bodenbrettes die

wichtigsten und Erfolg versprechenden Untersuclumgs-Objekte.

Dieselbe Zeitung Nr. 24.

Das Relzieitungssystem des Slugetlerherzens; von Tawara.

Es sind besonders sorgfältige Untersuchungen über das Atrioven

trikularbündel des Herzens und über seine Bedeutung angestellt.

In der Scheidewand des rechten Vorhofes bildet das Bündel

bei allen untersuchten Tieren und auch beim Menschen einen

Knoten. Die Purkineschen Fäden sind die Fortsetzung des

Bündelschenkels, die somit in diesen zu den Papillarmuskeln

ausstrahlen.

Dieselbe 7et'tung Nr. 25.

Eine einfache und bequeme Auulutinationspriifunu durch den

praktischen Arzt mit gefärbten Präparaten; von Dr. Goßner.

-— Es wird auf dieses Verfahren hingewiesen, doch dürfte es

sich wohl schwerlich für den Tierarzt eignen.

Mechanismus nichtbakterizlder Immunität; von E. Weil. (Arch.

f. Hygiene, Bd. 61, Heft 4.) Hühnercholeraserum ist wirkungs

los, wenn man durch Erzeugung einer Präzipitation oder durch

das Präzipitat das Komplement aus der Bauchhöhle von Meer

schweinchen entfernt. Der Verlauf der Infektion ändert sich

bei Komplementmangel derart, daß er trotz Immunserum viel

rapider wird als beim normalen Tier. Da das Komplement, das

für den Schutzefl‘ekt so wichtig ist, eine bakterizide Funktion

im Körper nicht ausübt, muß hier eine andere Funktion des
selben vorliegen. ' h

Münchener Jlledixinischc Wochenschrift Nr. 23.

Über die Gehirne von Tli. Mommsen, B. W. Bunsen,

Ad. v. Menzel; von Dr. v. Hansemann. ‚ ‚ Die Gehirne von

Mommsen und Bunsen zeigten starke Altersatrophie. Jin gut

angelegtes Gehirn bedingt noch kein Genie. Das Gehirn

Menzels zeigte wie das von Helmholtz einen geringeren Grad

von Hydrocephalus internus.

Dieselbe Zeitung 1Vr. 24.

Die Anzeigepflicht der Phthise; von Alex James. (Scottisch

Med. and Surgic. Journal, Februar 1907.) — Verfasser bespricht

‘in dieser Arbeit das Für und Wider der Anzeigepflicht bei

Phthise. Er will nur dann der Anzeigepflicht das Wort reden,

wenn die Umgebung des Kranken ihn zu einer Gefahr für andere

stempeln und er warnt vor übertriebenen Hoffnungen bei der

‘ Behandlung der Phthise.

Dieselbe Zeitung,iVr. 25. -

Vererbung des Schielens; von Dr. v. Sicherer in München. ‚—

Verfasser teilt eine Anzahl von Fällen mit, in denen sich das

Schielen tatsächlich vererbt hat.

Tagesgeschichte.

Nomenklaturreform.

Von Veterinärrat Blome-Arnsberg.

Wohl jedem Vertreter der Veterinärwissenschaft ist einmal

der Gedanke gekommen, daß es wünschenswert wäre, wenn die

Namen einzelner Tierkrankheiten durch andere bessere ersetzt

würden. Dabei denke ich in erster Linie an gewisse Seuchen

ltrankheiten mit en- und epizootischem Charakter, deren Namen , Veranlassung zu

 
bei großer Verbreitung in aller Munde geführt werden. Wenn

man bislang in eine ernsthafte Erörterung dieser Frage nicht

eingetreten ist, so hat das offenbar darin seinen Grund, daß

man die Verwirklichung eines derartigen Wunsches für unmöglich

hielt. Ich bin der Ansicht, daß dem nicht so ist. Beispiels

weise hat sich im Regierungsbezirk Arnsberg auf meinen Vor

schlag allgemein und zwar innerhalb weniger Monate an Stelle

der Bezeichnung „infektiöser Scheidenkatarrh“ die Bezeichnung

„Knötchenseuche“ eingeführt, obwohl die erstere bis vor kurzem

noch den Landwirten fast ebenso geläufig war, wie etwa der

Ausdruck Rotz oder Maul- und Klauenseuche. Das Verfahren

bestand darin, daß ich in einem belehrenden Artikel (Flugblatt)

die Krankheit Knötchenseuche (früher weniger zutrefl‘end

infektiöser Scheidenkatarrh) nannte, welcher in landwirtschaft

lichen Kreisen gelesenen Blättern verbreitet wurde.

Das hat mich ermutigt, weiter zu gehen und nicht nur die

Beseitigung diese, sondern auch anderer ebensowenig angebrachter

Wörter in der Nomenklatur derVeterinärwissenschaft in Vor

schlag zu bringen. Beginnen wir mit dem Rotz.

Wenn man auch der Ansicht sein kann, daß die ekel

erregende Wirkung, welche die Nennung dieses Wortes auf den

Zuhörer ausübt, zur Folge haben wird, daß rotzige Pferde bzw.

rotzig verseuchte Gehöfte schon deshalb vom Verkehr möglichst

ausgeschlossen werden, so ist doch andrerseits nicht zu ver

kennen, daß der Ausdruck Rotz, welcher dem Laien ohne die

klinische Erscheinung des Nasenausfiusses (d. i. Rotz) nicht

verständlich ist, im Falle des Nichtvorhandenseins von Ausfluß

Zweifel an der Richtigkeit der Diagnose einflößt und deshalb

den Tierbesitzer bei Durchführung der veterinärpolizeilichen

Maßregeln gleichgültig stimmt. Umgekehrt sind sehr häufig

Pferde mit Nasenausfluß (d. i. Rotz) behaftet, olme deshalb mit

Rotz behaftet zu sein.

Bei den häufigen Feststellungen von Rotz im hiesigen

Regierungsbezirk bin ich im Falle des Fehlens von Nasen

ausfiuß wiederholt einem Zweifel an der Richtigkeit der Diagnose

seitens der Besitzer begegnet, auch wenn dieselbe bereits

absolut gesichert war.

Doch abgesehen davon, daß der Ausdruck Rotz nicht be

zeichnend ist, ist derselbe so ordinär, offenbar der rohen Stall

knechtsprache entlehnt, daß es peinlich ist, ihn in einer gebildeten

Gesellschaft zu gebrauchen. Es gereicht den Autoritäten unserer

Wissenschaft nicht zur Ehre, daß sie diesem häßlichen Namen

Aufnahme in die wissenschaftlichen Lehrbücher gewährten, ohne

ihn wenigstens einer Kritik zu unterziehen, bzw. daß sie den

selben nicht durch eine andere Bezeichnung ersetzten. Ich

schlage vor, die Krankheit analog der Tuberkulose „Malleose" zu

nennen, ein Wort, welches griechischen Ursprungs, lateinisiert

und schließlich verdeutscht ist (Mylis = böse Krankheit,

lateinisch Mallcus, morbus malleosus). Es spricht sich gut, er

weckt nicht den Eindruck des scheußlich Triefenden und läßt

keine falschen Vorstellungen über Wesen und Erscheinungen

der Krankheit aufkommen. Das Wort erinnert auch so wenig

an das Fremdsprachliche, daß auch die alldeutschen Sprachen—

reinigungskünstler kaum Einwendungen zu machen haben dürften,

um so weniger, als sie an der Ausmerzung der Fremdwörter an

anderen Stellen ihre Freude haben werden.

Wenn das Wort Rotz Ekel und Unbehagen hervorzurufen

vermag, so gibt die Bezeichnung Maul- und Klauenseuche leicht

ironischen Bemerkungen. ' Zur Zeit des
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Herrschens dieser Seuche hat jeder in der Praxis stehende

Tierarzt täglich die Bemerkung zu hören, daß auch dieser oder

jener von der „Klauenseuche“ betroffen sei. Dabei ist regel

mäßig ob des komischen Vergleiches die Zielscheibe des Witzes

der Vertreter derjenigen Wissenschaft, welche solche Namen

erfunden hat bzw. sich hat oktroyieren lassen. Derartige Witze

sind auf die Dauer lästig und geeignet, den Stand zu schädigen.

Ebenso wie der Name Rotz verrät auch die in Rede stehende

Bezeichnung die Inferiorität der Tierheilkunde zu jener Zeit,

als diese Krankheit über die Taufe gehalten wurde. Würde

unsere Wissenschaft einen größeren Einfluß besessen haben,

fürwahr, die Mutter würde nicht geduldet haben, daß ihrer

Tochter ein so banaler, plumper Name beigelegt worden wäre.

Glücklicherweise ist dieses Schmerzenskind mit einem Doppel

namen in das Taufregister eingetragen. Geben wir ihm doch

den Rufnamen Bläschenseuche und setzen den zweiten in

Klammern (Maul- und Klauenseuche). Das Wort Aphthenseuche

erinnert den Laien wegen seiner lautlichen Verwandtschaft zu

sehr an ein anderes bekanntes Organ und ist deshalb, abgesehen

davon, daß es von einem Fremdwort abgeleitet ist, zu vermeiden;

desgleichen das Wort Blasenseuche, das Wort Blase

(Organ) zu einer mißverständlichen Auslegung Veranlassung

geben kann. Das Wort Bläschenseuche besitzt neben seiner

Kürze noch den Vorzug, daß es nicht irreführen kann, wie die

Bezeichnung Maul- und Klauenseuche. Denn bekanntlich ist das

Exanthem bei Schwein und Schaf in der Mehrzahl der Fälle

auf die Klauen beschränkt, während die Maulschleimhaut intakt

bleibt; beim Rinde dagegen kann das umgekelnte Verhältnis

zutreffen.

Unterschiedliche Merkmale „der Bezeichnungen Bläschen

seuche und Bläschenausschlag sind wohl zur Genüge vorhanden.

Abgesehen von der Verschiedenheit der Wörter in Form und

Klang, sowie auch des Sitzes der Affektionen, wird durch das

Wort Seuche in Bläschenseuche begrifflich der epizootische

Charakter dieser Krankheit zutrefi’end gekennzeichnet. Zudem

ist die letztgenannte Seuche im Volke so wenig bekannt, daß

Verwechslungen gar nicht zu befürchten sind.

Der Ausdruck „infektiöser Scheidenkatarrh“ reiht sich

seinen Vorgängern in würdiger Weise an. Tatsächlich wirkt

die Krankheit gar nicht so verletzend auf die Sinnesorgane ein,

wie man nach ihrer Bezeichnung anzunehmen geneigt ist. Sie

erzeugt überhaupt nicht den kopiösen, häßlichen, übelriechenden

Ausfluß des Scheidenkatarrhs. Das Leiden setzt ein mit einer

Affektion der im Scheidenvorhof befindlichen Lymphfollikel, ver

bunden mit meist geringgradigen entzündlichen Erscheinungen

der Schleimhaut ohne augenfälliges Absonderungsprodukt. Das

Charakteristische sind somit nicht die Erscheinungen eines

Katarrhs, sondern die Affektion der Follikel, welche die Schleim

hautoberfläche in Knötchenform überragen. Man nenne daher

die Krankheit in populärverständlicher Weise Knötchenseuche.

Der Ausdruck Schweineseuche ferner ist eine dem Laien

gänzlich unverständliche Bezeichnung, weil es eine ganze Anzahl

Schweineseuchen gibt. Er wird zweckmäßig unter Berück

sichtigung des Sitzes der krankhaften Veränderungen und der

hervorstechendsten Krankheitserscheinungen durch „Lungen

seuche der Schweine“ oder „Schweinehmgenseuche“ ersetzt. In

richtiger Erkenntnis der Sachlage ist diese Bezeichnung ohne

unser Zutun von den Tierbesitzern hiesiger Gegend bereits

allgemein angenommen.

weil

Ähnlich verhält es sich mit der Bezeichnung Schweinepest,

eine Krankheit, welche besser „Darmseuche der Schweine“

oder „Schweinedarmseuche“ genannt wird. Unter Pest versteht

das Publikum eine verheerende, mit Massensterben verbundene

Seuche, nicht aber eine Krankheit mit vielfach chronischem

und zur Genesung führenden Verlauf von wochen- und monate

langer Dauer, wie die Schweinepest zurzeit sehr häufig sich

darstellt.

Die Nomenklatur der gedachten Seuchen würde

folgende sein:

l. Malleose (Rotz);

2. Bläschenseuche (Maul- und Klauenseuche);

3. Knötchenseuche (infektiöser Scheidenkatarrh);

4. Lungenseuche der Schweine (Schweineseuche);

5. Darmseuche der Schweine (Schweinepest).

Die Nomenklatur der sämtlichen anzeigepflichtigen Seuchen

würde lauten:

l. der Milzbrand; Rauschbrand;

2. die Tollwut;

3. die Malleose (Rotz, Wurm) der Pferde usw.; '

4. die Bläschenseuche (Maul- und Klauenseuche) der Rinder nsw.;

5. die Lungenseuche der Rinder;

6

7

also

. die Pockenseuche der Schafe;

. die Beschälseuche der Pferde und der Bläschenausschlag der

Pferde und der Rinder;

8~ die Bände der Pferde usw.;

9. die Lungenseuche der Schweine (Schweineseuche);

10. die Darmseuche der Schweine;

11. die Geflügelcholera (Pest).

Schließlich reiht sich als nicht anzeigepflichtige Seuche die

Knötchenseuche (infektiöser Scheidenkatarrh) der Rinder an.
Wenn wirvso die ungeratenen Kinder unserer Wissenschaft

in ein besseres Gewand einkleiden, so geziemt es sich doch wohl

auch, den aus demselben unflätigen Wortschatz entsprungenen

Sammelnamen „Vieh“seuchen der Vergangenheit auszuliefern.

Das Wort Vieh bedeutet Haustier. Es sind aber nicht bloß

die Haustiere, welche sich des Schutzes des Seuchengesetzes

erfreuen, sondern auch die Tiere des Waldes, der Wildnis, sei

es nun, daß sie vom Milzbrand oder von der Tollwut oder gar

von der Maul- und Klauenseuche befallen werden.

Das Wort Vieh hat aber auch eine Nebenbedeutung im

verächtlichen Sinne und da eine derartige verächtliche Be

zeichnung der Objekte, auf welche sich die Tätigkeit der Tier

ärzte bezieht, sowohl auf ihr Handeln, ihre Berufsfreudigkeit,

und auf ihre Stellung eine nachteilige Wirkung auszuüben ge

eignet ist, so muß nicht nur aus rein sachlichen, sondern auch

aus ästhetischen Gründen die Beseitigung dieses Ausdruckes

gefordert werden. Es muß heißen 'I‘ierseuchen, Tierseuchen

gesetz, nicht aber Viehseuchen, Viehseuchengesetz. Diese wohl

wollende Behandlung der Geißeln der Landwirtschaft, welche

obendrein nicht einmal Kosten verursacht, wird nicht verfehlen,

auf ihren Charakter einen mildernden Einfluß auszuüben.

Da wir nun einmal am Reformieren sind, so wollen wir

auch gründliche Sache machen. Schon längst hat sich das Wort

Tierheilkunde begrifflich als unzulänglich erwiesen. (Tierheil

kunde oder Tiermedizin = Gesunderhaltung der Tiere und Heilung

ihrer Krankheiten.) Das Wort Tierkunde, welches ich wieder

holt aus dem Munde des Prinzen Ludwig von Bayern gehört

habe, dürfte zu weitfassend sein, während das in der Inter
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pretation sehr dehnbare Wort Veterinärwissenschaft oderVeterinär

wissenschaften allen Anforderungen genügt, und auch in Zukunft

genügen wird. Also Veterinärwissenschaft sei die Parole! In

diesem Wort finden alle Spezialitäten unserer Wissenschaft

Raum, nämlich die Heilknnde, Veterinärpolizei, gerichtliche

Veterinärwissenschaft, Fleisch- und Milchhygiene, Fischkunde,

(animale Nahrungsmittelkunde), Tierzucht, Tierhygiene usw.

Die medizinische Wissenschaft war und ist eine Heilkunde;

sie wird es auch in Zukunft bleiben. Die veterinäre Wissen

schaft dagegen ist aus dem Rahmen einer Heilkunde längst

hinausgewachsen. Auch insoweit sie Heilzwecken dient, steht

sie in der Hauptsache im Dienste der Hygiene und der National

ökonomie. Die Tierheilkunde ist, wie gesagt, nur ein Teil

unserer Wissenschaft und zwar derjenige, welcher mit dem

Heilen kranker Tiere sich befaßt. Ursprünglich wurden die

Tiere, wie die Menschen, vornehmlich mit Arzneien geheilt,

und diese Wissenschaft bzw. Kunst Arzneikunst oder Arznei

knnde genannt. Aus der erweiterten Arzneikunde wurde die

Heilkunde oder die Medizin und aus der letzteren hat sich, so

weit die veterinäre Seite in Frage kommt, die Veterinärwissen

schaft entwickelt. Die Annahme dieser Bezeichnung würde

neben dem inneren den noch viel größeren äußeren Vorzug be

sitzen, daß unsere Wissenschaft nach außen mehr von der

Humanmedizin abrückt und nicht mehr, wie früher, gewisser

maßen als ein Anhängsel der letzteren angesehen wird. Daß

hierdurch das Ansehen der Veterinärwissenschaft gewinnen würde,

ist ebenso sicher, wie der Vorteil, der unserer Wissenschaft und

unserem Stande durch Abtrennung des Veterinärwesens vom

Medizinalministerium zuteil geworden ist.

Unsere Wissenschaft ist selbständig; sie hat ihre Selbständig

keit mühsam erstritten. Die Humanmedizin hat ihren Einfluß

und ihre Stellung auf veterinärem Gebiet aus naheliegenden

Gründen nur ungern aufgegeben, obwohl sie den an sie gestellten

Anforderungen nicht gewachsen war. Nun gilt es, diese Selb

ständigkeit auch nach außen hin zum Ausdruck zu bringen.

Schließlich will ich nicht unterlassen, noch auf eine weitere

nachteilige Folge der Anwendung des Wortes Tierheilkunde

(Tiermedizin) hinzuweisen. Durch dieselbe wird im breiten

Publikum die Neigung erhalten, unsere Wissenschaft nach altem

Brauch mit der Menschenheilkunde (Medizin) in Vergleich zu

stellen und unsere Leistungen ausschließlich unter dem Gesichts

winkel des Heilens zu bewerten. Dieser Vergleich aber fallt

auch unter sonst gleichen Verhältnissen beim Publikum regel

mäßig zuungunsten der ersteren aus, einmal wegen der

Inferiorität des zu behandelnden Gegenstandes, des Tieres

gegenüber dem Menschen, noch mehr aber aus dem Grunde,

weil man hierbei fast ausschließlich die Leistungen der Veteri

näre in Ausübung der Hcilkunde (Privatpraxis), nicht aber die

jetzt schon größeren Leistungen derselben auf dem Gebiet der

übrigen Disziplinen, insbesondere der Veterinärpolizei, der Fleisch

und Milchhygiene usw. in Anschlag bringt.

Veterinärwissenschaft würde ins Lateinische übersetzt

heißen: res veterinariae oder veterinaria und demgemäß würde

es auch heißen: Dr. res. vet. oder Dr. vet. und nicht Dr. med. vet.

Die Vertreter der Veterinärwissenschaft heißen Veterinäre,

nicht Veterinärmediziner, weniger zutreffend Tierärzte.

Die Bezeichnung Veterinär hat in Süddeutschland längst

allgemein Eingang gefunden und neuerdings hat auch unsere

Heeresverwaltung in anerkennenswerter Weise die amtliche

 

 

Bezeichnung Veterinär zur Einführung gebracht. — Deutschland

erfreut sich eines geordneten „Veterinärwesens“ und im Ver

trauen auf die Zuverlässigkeit dieser Organisation hat die

deutsche „Veterinärpolitik“ es durchzusetzen verstanden, daß

dem Deutschen Reiche die Vorteile des „veterinären Schutzes“

in erweitertem Umfange zuteil geworden sind. Am Ausbau des

Veterinärwesens ist in hervorragender Weise tätig gewesen der

„Deutsche Veterinärrat“, eine Körperschaft, welche sich aus—

schließlich zusammensetzt aus „Veterinären“ und „Veterinärräten“ .

Das beliebte, von allen Kulturvölkern angenommene, also

internationale Wort Veterinär ist entstanden aus vehere=führen,

tragen, ziehen, passive Form: vehi= getragen werden =fahren

oder reiten. Es gibt zwei Formen des Eigenschaftswortes,

nämlich: veterinus (zusammengezogen aus vehiterinus) und

veterinarius (Fragmente (dato des Älteren 234-145 v. Chr.

— Columella „de re rustica“ bis 65 n. Chr. (B. T. W. 1904-).

Veterinum hieß das Tier, insoweit der Mensch es sich nutzbar

gemacht hatte; diese Nutzbarmachung bestand ursprünglich im

Reiten und Fahren. Veterinarius bezeichnete eine Person,

dessen Tätigkeit, und zwar ausschließlich im sanitären Sinne,

auf die dem Menschen nutzbar gemachten Tiere sich bezog.

Diese Bedeutung des Wortes hat sich bis in die Neuzeit er

halten. Durch die in den letzten Jahrzehnten erfolgte Aus

dehnung des Arbeitsfeldes des Veterinärs auf die tierischen

Produkte im engeren und weiteren Sinne hat auch das Wort

Veterinär eine entsprechende über den Begriff des Wortes

Tierarzt hinausgehende Erweiterung erfahren.

Columella spricht in seinem berühmten klassischen Werke

„de re rustica“ in Buch 7, 3, 16 von der „medicina veterinaria“

('l‘ierarzneikunde) und nennt den Vertreter derselbendn Buch

8, 6, 1 n. a. veterinarius, nicht etwa medico-veterinarius. Die

auf das Pferd beschränkte Tätigkeit des Arztes hieß bei den

Römern und Griechen hippiatria = Roßarzneikunst, hippiatros

= Roßarzt. „Veterinariae medicinae libri duo“ heißen die auf

Befehl des Kaisers Konstantin im 10. Jahrhundert gesammelten

griechischen Werke über Veterinärkunde, welche von Ruellius

ins Lateinische übersetzt worden sind. Daraus ergibt sich,

daß das Wort Veterinär ein alter gut lateinischer Ausdruck ist

und daß wir uns wahrlich keine würdigere und zutreffendere

Bezeichnung für unsere so schöne und befriedigende Wissen

schaft und ihre Vertreter wünschen können.

Wenn ich durch diese Worte für die Einführung einer

besseren Nomenklatur in unseren Kreisen Stimmung gemacht

habe, bin ich zufrieden.

Nachträglicher Erwerb des Reifezeugnisses.

Da ich aus den Ausführungen der vier Herren Kollegen er

sehe, daß sie alle zur nachträglichen Erlangung der Maturität

entweder ein Privatinstitut oder die oberste Klasse des Gym

nasiums besucht haben, so möchte ich doch mitteilen, daß dieses

Ziel auch ohne fremde Hilfe — aus eigener Kraft — zu er

reichen ist. — Ich selbst habe mich, ohne daß irgend jemand

davon eine Ahnung hatte, neben meiner umfangreichen Praxis

nur mit Hilfe der einschlägigen Bücher in einem Zeitraum von

1‘/‚ Jahren vorbereitet. Im September 1905 wurde ich kurz

vor der Prüfung vom Königlichen Provinzial-Schulkollegium dem

humanistischen Gymnasium zu Neuhaldensleben überwiesen und

bestand dort in allen Fächern gut, abgesehen von der schrift

lichen mathematischen Arbeit.

Dr. Gustav Schmidt-Eilenburg.
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Zur Ausbildung von Kuhwärtern durch die. Lsndvvlrtschaftskarnmer für

die Provlnz Sachsen.

Zu der Mitteilung in Nr. 31 dieser Wochenschrift über die Aus

bildung von Kuhwürtern in der Behandlung kranker Euter, Aus

spülung der Scheide, Geburtshilfe usw. erlaube ich mir zu bemerken,

daß in dem der provinzial-sächsischen Landwirtschaftskammer unter

stellten Bakteriologischen Institut für Tierseuchen, dessen Tierärzte

für eine diesbezügliche Unterweisung von Stallschweizem in Be

tracht kommen würden, nichts von einem solchen Kursus bekannt

ist. Es würde auch mit den bisherigen Prinzipien der hiesigen

Landwirtschaftskammer nicht in Einklang zu bringen sein, wenn

sie jetzt Kuhwärter zu Hilfeleistungen ausbilden lassen wollte,

welche Sache des Tierarztes sind.

Dr. H. Raebiger-Halle a. S.

Protokoll der 70. Versammlung des Vereins Thürlnger Tlerärzte

am 28. Oktober 1906 im Hotel Silber in Erfurt.

Tagesordnung:

1. Geschäftliches.

2. Vortrag des Kaiserlichen Veterinärrats Rickmann aus Wind

hoek: „Das Veterinärwesen in Südwest-Afrika und Erinne-

rungen aus dem Herero-Aufstand“.

3. Über die Verhandlungen des Deutschen Veterinärrats und des

internationalen tierärztlichen Kongresses.

Referent: Dr. Klee-Jena.

4. Besprechungen.

Der Vorsitzende, Veterinärrat Wallmann, eröffnet um 11 Uhr

unter herzlicher Begrüßung der erschienenen Gäste und Mitglieder

die Versammlung; es sind anwesend 23 Mitglieder und als Gäste

Oberstabsveterinär Körner und der Kaiserliche Veterinärrat

Rickmann. Die Kollegen Fink, Hesse, Kölling sen. und

Voerkel hatten brieflich ihr Fernbleiben von der Versammlung

entschuldigt. Zum 8. internationalen landwirtschaftlichen Kongreß

in Wien soll ein Delegierter des Vereins nicht entsandt werden.

Nach Verlesung des Protokolls der 69. Versammlung stellt Kollege

«Dr. Klee" den .Autrag.den .Herrn Major a. D. Freiherrn von

Berlepsch auf Seebach bei Langensalza, der eine Autorität auf

dem Gebiete des Vogelschutzes ist, zu bitten, einen Vortrag zu

halten. Auf den Wunsch des Antragstellers sollen die Tierschutz

vereine von Erfurt und Jena dazu eingeladen werden.

Veterinärrat Rickmann führt in seinem Vortrage etwa folgendes

aus: Als er im Jahre 1894 nach Afrika gekommen sei, sei ein ge

ordnetes Veterinärwesen noch nicht vorhanden gewesen. Es herrschte

ein großer Mangel an Tierärzten, so daß die Farmer ihre Tiere

meistens selbst behandelten. Erst durch die Unterstützung seitens

des Obersten Leutwein gelang nach Überwindung vieler Schwierig

keiten die Errichtung einer Gouvernementstierarztstelle und die An

stellung von 7 Regierungstierärzten. Der Gouvernementstierarzt

wurde Referent bei der Regierung und zugleich Vorstand des

bakteriologischen Instituts in Windhoek. Ihm unterlag in der

Hauptsache die Bekämpfung der Tierseuchen und zugleich wurde

ihm die gesamte Tierzucht unterstellt. Zur Aufbesserung des Vieh

bestandes wurden von der Regierung Zuchttiere importiert, die an

die Farmer verteilt wurden. Vor der Verteilung wurden diese Tiere

gegen Rinderpest geimpft. Es war dann auch bald ein bedeutender

Aufschwung der Viehzucht zu konstatieren, indem nicht allein die

Viehrassen erhebliche Veredelung aufwiesen, sondern auch der Vieh

bestand der einzelnen Farmer ein recht beträchtlicher wurde. Durch

den Herero-Aufstand ist jedoch alles, was bis dahin geschaffen war,

fast völlig vernichtet worden.

Die Seuchenbekämpfung macht natürlich in Afrika noch er

heblich mehr Schwierigkeiten als hier in Deutschland. Durch den

Mangel an Verkehrseinrichtungen sind die Tierärzte gezwungen,

die ganzen Reisen zu Pferde auszuführen. Solches Reisen bedeutet

in Afrika eine große körperliche Anstrengung, ist mit vielen Ge

fahren verbunden und erfordert viel Zeit. Monatelang zieht der

Tierarzt von Farm zu Farm, indem er die Nächte meist unter freiem

Himmel zubringt. Die gefürchtetste unter den afrikanischen Vieh

scuchen ist die Rinderpest. Während dieselbe in den ersten Jahren

durch Isolierung und durch die Keulung ganzer Bestände bekämpft

wurde, wendet man jetzt nur die Impfung mit Serum an, von dem

l die Dosis 50—100 cbm beträgt. Die Verluste betragen allerdings

10 Proz. Durch dieses Verfahren war es gelungen, die Rinderpest

vor dem Aufstande fast völlig auszurotten. Die Blutimpfung, die

einige Zeit ausgeführt wurde, ist vollständig fallen gelassen, da

mit dem Blute die Rinderpest leicht verschleppt und auch andere

Seuchen übertragen wurden.

Die Lungenseuchc war 1894 fast in jedem Gehöft vorhanden.

Durch jahrelange Bemühungen ist es aber gelungen, auch diese

Seuche fast vollständig zu tilgen. Beim Ausbruch von Lungen

seuche wird die Farm sechs Monate unter Sperre gestellt und

dadurch der Besitzer veranlaßt, die Tiere schlachten oder impfen

zu lassen. Durch den Aufstand hat die Seuche sehr an Ausbreitung

gewonnen und es wird schwer halten, dieselbe wieder zu tilgen.

da die Regierung keine Entschädigung zahlt. Rotz war in der

Kolonie zunächst nicht vorhanden; mit der Einfuhr fremder Pferde

kam jedoch auch diese Seuche nach Südwest-Afrika. Eine zweite

sehr verbreitete und gefürchtete Pferdeseuche ist die sogenannte

Pferdesterbe. Auch diese Krankheit wird durch Impfung einzu

schränken versucht, obgleich das dagegen angewandte Serum noch

von sehr verschiedener Wirkung ist. Der Vortragende erwähnt

zum Schluß, daß Afrika ein großes Gebiet der Betätigung für den

Tierarzt sei und viel Schönes und Interessantes biete. — Der Vor

sitzende dankt für die interessanten Ausführungen, worauf Kollege

Dr. Klee ein kurzes Referat über die Verhandlungen des Deutschen

Veterinärrats und des internationalen tierärztlichen Kongresses er

stattet. — Schluß der Versammlung 2 Uhr.

Ein gemeinschaftliches Mahl, zu welchem auch die Damen sich

zahlreich eingefunden hatten, hielt die Versammelten noch lange

in frohester Stimmung beisammen.

Wallmann. Dr. Massig.

VI. Wanderversammlung schleslscher Schlachthoftlerllrzte

in Bad Ziegenhals am Sonntag, den ‘25. August 1907.

Programm.

Vormittags 74'2‚ 81')“, 955 Uhr: Empfang ‚am Bahnhof.

Hie.raufä ‚Fahrt nach dem städtischen Schlachthofe und Be

sichtigung desselben.

103;’, Uhr: Frühstück im Gasthof zum „Anker“.

Daran anschließend Spaziergang durch die I’romenadenanlagen

nach dem Kurhotel „Waldesruh“.

Nachmittags 12‘/‚ Uhr: Geschäftliche Sitzung daselbst.

Tagesordnung derselben:

l. Bericht über die 6. Jahresversammlung des Vereins preußischer

Schlachthoftierärzte am 14. und 15. Juni d. J. in Berlin. —

Gerlach-Liegnitz.

2. Studien über die Behandlung und den Verbleib des Fleisches

sogenannter notgcschlachteter, mit Störung des Allgemein

befindens behaftet gewesener Tiere auf dem Lande. —

Hentschel-Oels.

3. Aus der Praxis —- für die Praxis.

4. Verschiedenes und Wahl des nächsten Versammlungsortes.

Nachmittags 2 Uhr: Gemeinschaftliche Tafel. (Gedeck einschl.

Musik 3,50 M.) Nach Aufheben der Tafel: Allgemeine Be—

lustigung. (Konzert, Tanz, Gondeln, Aufstieg nach der Hohen

zollernwarte usw.)

Anmeldungen sind bis spätestens Mittwoch, den 21.August, zu

richten an Kollegen Rieger in Ziegenhals.

Die Teilnahme der Damen ist diesmal ganz besonders zu

empfehlen.

Auf die Benutzung von Sonntagsfahrkarten wird hiermit noch

aufmerksam gemacht. (Näheres s. Kursbücher.)

Zu recht zahlreicher Beteiligung laden ergebenst ein

Hentschel, Rieger,

als Obmann. als derzeitiger Festordner.

Abfahrt der Sonntags-Sonderzüge: ab Breslau 515 Uhr morgens,

ab Kattowitz 531 Uhr morgens, ab Kandrzin 715 Uhr vormittags und

Abfahrt des fahrplanmitßigen Zuges von Camenz 821 Uhr vormittags.

Vereln der Prlvattierlrzte Ostpreußens.

Generalversammlung am 14. Juli 1907 zu Königsberg i. Pr.‚

„Hotel de Berlin“. Der Vorsitzende eröfl“not 11‘/, Uhr vormittags
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die gut besuchte Generalversammlung mit einer herzlichen Be

grüßung der erschienenen Kollegen und dem Wunsche, daß die

heutigen Arbeiten des Vereins zum Nutzen der Mitglieder und zum

Wohle des tierärztlichen Standes beitragen möchten. -

Zu Punkt 1 der Tagesordnung erfolgt die Aufnahme von sechs

neuen Mitgliedern; dem Verein gehören jetzt 39 Tierärzte an.

2. Die Versammlung nimmt Kenntnis von dem Schreiben des Vor

sitzenden des Verbandes der Privattierärzte und den Statuten des

Verbandes. Es wird beschlossen, die im Oktober d. J. in Berlin

stattfindende Generalversammlung des Verbandes der Privattierärzte

mit drei Mitgliedern des Vereins zu beschicken.

' 3. Zu Punkt 3 der Tagesordnung: „Über die Assistenten der

beamteten Tierärzte“ referiert Kollege Litfas-Heilsberg. Hierzu

beschließt der Verein, sich zunächst mit dem Provinzialverein in

Königsberg i. Pr. in Verbindung zu setzen.

4. Über Haftpflichtversicherung referiert der Vorsitzende. Die

Allgemeine Deutsche Viehversicherungsgesellschaft in Stuttgart soll

ersucht werden, auf der nächsten Generalversammlung des Vereins

hierzu einen Vortrag halten zu lassen.

5. Anträge aus der Versammlung.

Die Wirtschaftsgenossensehaft der Tierärzte in Posen soll

gebeten werden, sämtlichen Mitgliedern des Vereins ihre Statuten

einznsenden.

Auf Antrag des Kollegen Steiner-Nordenburg wird beschlossen,

den Zentralverein zu ersuchen, geeigneten Orts dahin zu wirken,

daß den Privattierärzten für die Behandlung von Gestüts- und

andern im Staatsbesitze befindlichen Pferden dieselben Gebühren

bewilligt werden, wie den beamteten Tierärzten.

Es folgen noch interessante Mitteilungen aus der Praxis, Fest

setzung einzelner Punkte für die nächste Tagesordnung und sodann

nach Schluß der Generalversammlung ein gemeinschaftliches

Mittagessen. Der erste Vorsitzende: v. Lojewski.

Naturforschende Gesellschaft zu Görlltz.

Veterinärmedizinische Sektion.

Am 16.Juni trafen auf Einladung der Sektion zehn Kreistier'

ärzte des Bezirks Liegnitz teilweise mit ihren Damen in Görlitz

ein, wurden von der Sektion auf dem Bahnhof begrüßt und begaben

sich nach dem bereitwilligst zur Verfügung gestellten Sitzungssaal

der Naturforschenden Gesellschaft, woselbst ein Frühstück ein—

genommen wurde. Alsdann folgte eine kurze Besichtigung der

Sammlungen, welche angenehmste. Überraschung hervorrief. Um

11 Uhr traten die Herren beamteten Kollegen zu einer Sitzung

zusammen, in der vorwiegend amtliche Angelegenheiten besprochen.

wurden, während welcher Zeit die Damen unter Führung der

Görlitzer Kollegenfrauen die Gedenkhalle und das Kaiser Friedrich

Museum besuchten. Von 121/7 bis 2 Uhr war gemeinschaftliches

Mittagessen im Handelskammerhaus (27 Teilnehmer); 221 entführte

der Zug die festfrohe Gesellschaft nach Reichenbach O.-L., von

wo bereitstehende Wagen die gesamte Festgesellschaft nach dem

Königlich sächsischen Remoutedepot Ober—Sohland a. Rothstein

brachten, welches unter Führung des Stabsveterinärs Herrn Stück

eingehend besichtigt wurde. Nun wurde der Rothstein bestiegen

und noch einige Stunden in fröhlichstem, kollegialcm Zusammensein

verlebt, währenddessen auch noch ein „Naturforscherlied“ stieg.

Nach Rückehr mit der Bahn nach Görlitz kam die Zeit des

Aufbruchs nach den verschiedenen Wirkungskreisen zu schnell,

aber all die lieben Kollegen schieden von der gastlichen Stätte

mit einem aufrichtig klingenden: „Auf Wiedersehen zur nächsten

Sitzung in Görlitz!“

Aufgenommen wurden wieder fünf Herren, so daß die Mitglieder—

zahl der veterinärmedizinischcn Sektion bereits auf 18 gestiegen

ist, ein Beweis, daß sich alle besuchenden Herren in dem von

echter Kollegialität getragenen Kreise wohl fühlen.

Da die B. T. W. als Publikationsorgan gewählt wurde, finden

die sich für die Sektion interessierenden Herren die Anzeigen über

die Sitzungen stets in derselben; für Zuschriften genügt die Über

schrift dieses Referats. L.

 

Öffentliche Anfrage!

Wie ist es möglich geworden, daß die Beschauer nicht nur

mit Stempeln für taugliches und untaugliches Fleisch, sondern

auch mit Stempeln für minderwertiges und bedingt taugliches

Fleisch ausgestattet sind, die sie nicht gebrauchen? Die be

amteten Tierärzte dürften an diesem bedauerlichen Vorkommnis

keine Schuld tragen, denn sie sind nicht maßgebend gewesen

für die Entscheidung über die Zahl und Art der Stempel, sondern

die Behörden.

Wenn auch in dieser Sache nichts mehr geändert werden

kann, so bedurfte es doch der Feststellung der Tatsachen.

Ohrdruf, den 30. Juli 1907.

Tiddens,

Bezirkstierarzt.

Personalien.

Ernennungen: Der außerordentliche Professor an der vet. med.

Fakultät der Universität Zürich, Dr. O. Zietxschmann, wurde zum

ordentlichen Professor ernannt.

Niederlassungen: Tierarzt B. Trolldenier in Neustadt i. Holstein.

Approblert: Die Herren Nordt aus Königsberg i. Pr., Gaußelmann

gen. Ess-ing aus Laer, Roelcke aus Schlawe, Wanner aus Gmtlnd,

Schwedlcr aus Spremberg, Windrath aus Bannen, Brüh'ng aus

Pillichowo, Such aus Zarnekau in Berlin; Otto Beo/c aus Nördlingen,

Fritz Eichackcr aus Lahr, Johann Fest! aus Unterwessen, Bruno

Hafner aus Karlsruhe, Eu-ald Kühne aus Hohenhameln, August

Lambardt aus Unna, Johannes Seemann aus Meine, Arthur Spieeker

aus Barmen, Friedrich Wirlh aus Wörrstadt; August Großen aus

Zappenbroich, Johann Mrom'lr aus Ujest, Ludwig [toscnthal aus

Altenschönbach, Max Sommer aus Oebles, Louis Stcding aus

Arnhem (Holland), Heinrich Sledtfeld aus Gütersloh in Hannover.

in der Armee: Preußen: Befördert: Die Einjährig-Freiwilligen

Stute im Ulan.-Regt. Nr. 13, Sfoelg'new im D‚rag„liegt. »Ns'„b-zum

einjähr.-freiwill. Unterveterinär. — Versetzt: Die Oberveterinäre

Mohr, Assistent bei der Militär-Lehrsehmiede Breslau zum Feldart.

Regt. Nr. 17, Dorner im Feldart.-Regt. Nr. 17 zum Feldart.-Regt.

Nr. 14, Scegmüller im Feldart.-Regt. Nr. 14 zum Assistent der

Militär-Lehrschmiede Breslau. —— Kommandiert: Oberveterinär

Kettlüz im Ulan.-ltegt. Nr. 10 unter Enthebung von seinem Kommando

als Hilfsinspizient bei der Milltär-Veterinär-Akademie zum Train

Bat. Nr. 5, das Kommando ist einer Versetzung gleich zu achten. —

Abgang: Die Oberveterinäre Hol/e im Leib-Garde-Hus.-Regt. und

Bartsch im Feldart.-Regt Nr. 21 auf ihr Gesuch mit Pension in den

Ruhestand versetzt. -— Oberveterinär Ditz, auf Probe im Kür.-Regt.

Nr. 4 angestellt, am 30. Juni 1907 ausgeschieden.

Sachsen: Versetzt: Die Oberveterinäre Eberhardt vom

Karabinier-Regt. zum Train-Bat. Nr. 19, Wolf vom Feldart.-Regt.

Nr. 68 zum Karabinier-Regt.

In der Schutztruppe für Deutsch-Südwcstafrika: Aus

geschieden und in der Armee angestellt: Die Oberveterinäre

Hoerauf im Feldart.-Regt. Nr. 35 (Standort Graudenz), Hause im

Feldart.-Regt. Nr. 56, Wickel im Feldart.—Regt. Nr. 1 (Standort

Gumbinnen), letzterer zunächst auf Widerruf.

Vakanzen.

(Vgl. Nr. 31.)

Schlachthofstellen: Dortmund: Assistenztierarzt zum l. Oktober

1907 oder früher. Gehalt 2400 M. Bewerb. bis 25. August an den

Magistrat. — Kreuz (Ostbahn): Tierarzt für Fleischbeschau zum

1. Oktober er. oder später. Gehalt 1500 M. Bewerb. bis 27. August

an den Gemeindevorsteher. — Prlim (Rhld.): Verwalter (Tierarzt).

Gehalt 1200 bis 1500 M., freie Wohnung usw. Bewerb. bis 31.August er.

an den Bürgermeister. — Stettin: III. Tierarzt bei der Auslands

fleischbesehaustclle zum 1. Oktober er. Gehalt 2400 M. Bewerb.

bis l. September er. an den Regierungspräsidenten.
 

Vonntvvortlleh für den luball‚ (exkl. lnseratontell): Prof. Dr. Schmaltz in Berlin. -- Verlag und Eigentum der Verlagsbuchhandlung von Richard Schont: in Berlin. —
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Ein neuer Apparat zur Anwendung von feuchter I möglich, Wundspülungen oder Berieselungen damit auszuführen.

und trockener Wärme. l Diese Unmöglichkeit ist dadurch gegeben, daß das Wasser im

Von Med.-Rat Prof. Dr. Räder. geschlossenen Röhrensystem vermittelst eines Motors wieder

Die guten Erfolge, die schon seit Jahren in der hiesigen vom Krankenbett bzw. der Applikationsstelle der Wärme zur

chirurgischen Klinik durch periodische Warmwasserberieselungen Heizstelle zurückgebracht werden muß. Da ich der Meinung

und. Ausrieselungeu,insbesondere von schlaffen bin, daß man bei der Behandlung kranker

oder stark verunreinigten Wunden oder Eiter- _ ‘r’! \'a

höhlen erzielt wurden, veranlaßten mich, einen '

Apparat konstruieren zu lassen, der es er

möglicht, das Wasser immer in einer gleich

mäßigen Temperatur dem zu behandelnden

Gebiete zuzuführen. Früher schloß ich einen

größeren etwa 30 l fassenden Wasserbehälter

an die Kalt- und Warmwasserleitung der

Klinik an und suchte durch verminderten oder

vermehrten Zufluß von kaltem Wasser dem

in den Behälter einlaufenden warmen Wasser

die gewünschte Temperatur zu verleihen. Das

Verfahren hatte seine großen Mängel, denn

es war meist nicht möglich. dem abfließenden

Wasser auf längere Zeit eine bestimmte Tem

peratur zu erhalten. Der Mechaniker der

Hochschule, Herr Albrecht, konstruierte

auf meinen Vorschlag einen Apparat, der mit

telst eines Thermoregulators, wie er sich an

Thermostaten befindet, eine genaue Regulie

rung der Wasserwärme ermöglicht. Der

 

Pferde mit warmem Wasser in den weitaus

meisten Fällen durchaus nicht darauf Rück

sicht zu nehmen braucht, ob der Standort

oder ein Teil der Streu naß wird, so ver

zichte ich auf den komplizierten und kost

spieligen Motorbetrieb und lasse das warme

Wasser einfach ablaufen.

Im folgenden gebe ich an der Hand einer

Abbildung eine Beschreibung des in der

hiesigen chirurgischen Klinik aufgestellten

Apparates und bemerke noch, daß der Apparat

etwa zwei Meter hoch auf einem Wandbrett

steht, wo er vor Beschädigungen völlig ge

sichert ist. Übrigens nimmt der Apparat nur

wenig Platz weg und ist außerordentlich

leicht zu bedienen.

Der Apparat besteht aus einem auf einem

Dreifuß befindlichen ca. 15 l fassenden ver

zinnten Kupferkessel, der mit einem leicht

abnehmbaren Deckel versehen ist. Bei e be

findet sich die Einmündung des Rohres von

Apparat, der seit nunmehr drei Jahren in der der städtischen Wasserleitung. Bei f fließt

Klinik in Tätigkeit ist, hat sich recht gut be- das im Kessel erhitzte Wasser ab und kann von

währt. Er dient nicht allein zur periodischen hier aus nach dem Patient und nach Einschal

Wundberieselung, sondern er ist auch als ein guter und billiger tung eines Teiluugsstückes auch gleichzeitig zu einem zweiten

Ersatz für Ullmanns Hydrothermoregulator zu gebrauchen. Mit Patient geleitet werden. Sollte sich der Kessel etwa einmal zu

dem ursprünglich für das Krankenbett des Menschen konstruierten l stark füllen, was bis jetzt noch nicht vorgekommen ist, so kann das

Ullmannschen Hydrothermoregulator kann man bekanntlich nur überschüssige Wasser bei g ungehindert ablaufen. Die Erhitzung

trockene Wärme zur Anwendung bringen, und es ist nicht des Wassers geschieht durch Gasheizung. Das Gas wird bei a
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in den Thermoregulator eingeleitet. Der Thermoregulator läßt

sich bekanntlich so stellen, daß je nach der Quantität des zu

geleitetcn Gases mehr oder weniger Wärme entwickelt und

demgemäß das Wasser entsprechend erwärmt wird. In der

Regel arbeite ich mit einer Wasserwärme von 110—44° C.

Bei b verläßt das Gas den Regulator und gelangt zum Btmsen

brenner d. Vor dem Brenner ist noch die bekannte automatische

Sperrvorrichtung für den Gashalm eingeschaltet, die die Gas

flamme zum Verlöschen bringt, falls eine zufällige Störung in

der Gasleitung eintreten sollte. Ich hielt die Anbringung dieser

Sperrvorrichtung für notwendig, weil mitunter einmal in dem

großen Betriebe der Hochschule der Hauptgashahn ohne unser

Wissen abgedreht wird. Wird dann die Gaszuleitung wieder

freigegeben, so würde aus dem Bunsenbrenner das Gas aus

strömen und sich im Stalle verbreiten. Dies könnte, falls auf

Stunden niemand in den Stall käme, unter Umständen die un

angenehmsten Folgen haben.

Selbstverständlich kann diese automatische Sperrvorrichtung

wegbleiben, wenn Gewähr dafür gegeben ist, daß eine Unter

brechung der Gaszuleitung nicht vorkommt. Es wird sich dann

auch der Anschafl‘ungspreis des Apparates noch etwas verbilligen.

Soll der Apparat zur Anwendung konstanter, trockener

Wärme benutzt werden, so wird das Wasser durch ein flach

spiralig gerolltes, mit Pries umhülltes Aluminium- oder Zinnrohr

geleitet, das sich ohne Mühe an den verschiedenen Körperteilen

genau wie die Kühlschlangen nach Leiter anlegen läßt. Die

Aluminiumrohre erwiesen sich wenig dauerhaft. Deshalb habe

ich mich neuerdings wieder mehr den Zinnrohren zugewendet,

obwohl diese schwerer sind. Die Patent-Aluminiumrohre er

weisen sich meines Erachtens deshalb als wenig dauerhaft, weil

die Gummidichtung zwischen den Aluminium-Spiralstreifen durch

die Temperatureinflüsse zu sehr leidet.

Über die Biegungsformen der Rohre brauche ich mich nicht

weiter auszulassen. Ich verweise da auf die Abbildungen der

Leiterschen Kühlschlangen in Hauptners Katalog von 1900

Seite 85 und auf die Mitteilungen von Bayer (Zeitschrift für

Tiermedizin 1903) und von Eberlein (Archiv f. wissensch. und

prakt. Tierheilk. 1905‘).

Der Betrieb des Apparates ist nicht teuer. Bei einer Be

triebsdauer von ca. 10 Stunden belaufen sich die Kosten für

Gas und Wasser auf etwa 75 Pfennig. Der Apparat kostet

100 Mark.

Über Säuglingsmilch und Säuglingsmilchanstalten

mit besonderer Berücksichtigung der Kölner Anlage.

Nach einem in der Generalversammlung des Vereins Rheinpreußischer

Tierärzte gehaltenen Vortrag.

Von Dr. Tlede, Leiter des bakteriologischen Laboratoriums am

Schlachthof zu Köln.

Die Herstellung einer einwandfreien Säuglingmilch bedeutet

ein Arbeitsfeld, das in immer steigender Weise die wissen

schaftliche Forschung, private Industrie und das öfl“entliche

Interesse beschäftigt. Wahrlich, die hohe Sterblichkeitszitl‘er

bei den Säuglingen — besonders der Armen — beginnt endlich

das soziale Gewissen aufzurütteln. Die Mortalität der Säuglinge

des ersten Lebensjahres beträgt in Deutschland 21,5 Proz.

und wird nur von Österreich und Rußland übertroffen,

während Frankreich 17,1 Proz., England 14,2 Proz. und

 

 

Norweg‘en 9 Proz. aufweist. Das Absterben von 20 Proz.

aller Neugeborenen entspricht nicht einem unabänderlichen

Naturgesetz, sondern wird durch die unnatürliche und mangel

hafte Ernährung der Säuglinge bedingt. Die Lehre von der

natürlichen Auslese ist ein Frevel, vielmehr geht aus Mangel

an Pflege und sachgemäßer Ernährung das lebenskräftige Kind

in gleicher Weise zugrunde, wie das schwache. Kein Lebensalter

hat eine so große Zahl von Todesfällen aufzuweisen —— als das

Säuglingsalter an Unterernährung und Darmerkrankung. Weitaus

am günstigsten geht es den Brustkindern. Nach Boekh waren

von den in Berlin 1885 an Verdauungskrankheiten im 1.Lebens

jahre verstorbenen Kindern ernährt —— berechnet auf Hundert:

Brust 1,4

halb Brust, halb Kuhmilch 15,8

nur Kuhmilch 24,3

Surrogate 61,4

Eine Fülle von Erfahrungen spricht dieselbe eindringliche

Sprache; sehr instruktiv werden diese Fragen durch Zahlen der

Kölner Statistik beleuchtet:

Bei 22,6 Proz. Gesamtmortalität für 1904 starben im

ersten Lebensjahre:

Brustkinder ca. 6 Proz., bei Armen und Reichen fast gleich,

Flaschenkinder bis 40 Proz. der Ärmsten, .

Flaschenkinder ca. 8 Proz. der Reichen, wegen der Ammen

und der guten Säuglingsmilch.

Todesursache für Säuglinge betrugen 1904 in Cöln:

Darmerkrankung Unterernährung Infektionskrankheiten

1300 über 2000 nur 550.

Der Rückgang der Mortalität bei Infektionskrankheiten —

allerdings nur unter Aufwendung immenser staatlicher und

kommunaler Mittel — muß anspornen, beweist er doch die

segensreiche Wirkung unserer, durch die wissenschaftliche Er

kenntnis gebotenen, prophylaktischen und heilenden Maßnahmen.

Eine wirkliche Hebung der Säuglingsgesundheit läßt sich nur

durch die tiefgreifenden Mittel der allgemeinen Gesundheits

pflege und sozialen Gesetzgebung erreichen — besonders durch

Ausbau des Kontrollsystems der Haltekinder, der Versorgungs

heime und Krippen für Mutter und Kind, der Mutterschafts

versicherungen mit hinlänglicher Schonzeit vor und nach der

Geburt, der Stillprämien. In erster Linie gilt es, mit allen

Mitteln die ständige Abnahme der Ernährung durch die Mutter

brust wieder zu heben ‚und die künstliche Ernährung auf die

Fälle zu beschränken, wo die Mutter durch Krankheit (Tuber

kulose, Syphilis) unfähig ist, ihrem Kinde gesunde Nahrung zu

geben. Bevor das goldene Zeitalter des allaitement naturel

erreicht ist, müssen wir bestrebt sein, als Ersatz für die Mutter

Unter

diesem Gesichtspunkte wird die Säuglingsfrage im eminenten

Sinne eine Milchfrage.

Bei jeder Kindermilch wirft man zuerst die Frage auf, wie

unterscheidet sie sich vom unerreichbaren Prototyp —- von der

Muttermilch. Trennen wir zwischen bakteriologischen und

chemisch-biologischen Unterschieden. Die Milch ist in der Brust

drüse der Frau und im Euter der Kuh steril, die gewöhnliche

Marktmilch dagegen enthält über eine Million Keime in 1 ccm.

Diese Verunreinigungen der Milch sind der Ausgangspunkt der

Zersetzung, die Ursache der Verdauungsstörungen bei den

Säuglingen, daher ist der Hauptwert auf eine möglichst aseptische

Milchgewinnung zu legen. Hier liegt das ureigenste Arbeits

milch eine möglichst einwandfreie Kuhmilch zu liefern.
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gebiet des Tierarztes. Die folgenden Maßnahmen zur verbesserten l Wasser zu verdünnen.

Milchproduktion dürften praktisch allgemein durchführbar sein,

dieselben haben sich bei den vier Milchlieferanten der Kölner

Säuglingsmilchanstalt gut bewährt. Tierärztliche Kontrolle der

Kühe und Fütterung, ausreichende Stall- und Melkhygiene,

Euterreinigung vor jedem Melken, Seiben, Kühlen der Milch un

mittelbar nach dem Melken. Die angelieferte Milch wird täglich

vor der Verarbeitung auf Temperatur, Fett- und Schmutzgehalt

untersucht; die Milch muß unter 8° und mindestens 3 Proz.

Fett haben. ' Die zeitweise von mir vorgenommenen Keim

zählungen geben keine hohen Werte; die Bestimmungen des

Säuregrades — nach Soxhlet (Titration mit 1/4 Lauge) —

geben 6—8 Grade, also normale Werte.

normale Reaktion und normales Verhalten beim Kochen.

Verfolgt man das hohe Ziel, den Säuglingen aseptische

Rohmilch zu geben, so wären weitergehende, aber auch kost

spielige Maßnahmen bei der Milchgewinnung durchzuführen. In

dieser Hinsicht sind empfohlen worden: Melken jeder Kuh einzeln

in einem besonderen Raum, Einhüllen der Kühe in sterile Tücher,

Alkoholdesinfektion des Euters und direktes Melken in luftdicht

zu schließendes, steriles Gefäß mit Sieb- und Abfüllvorrichtung.

Backhaus empfiehlt folgendes Verfahren: Reinigen des Euters

von außen durch Abreiben, Wegmelken der ersten, keimhaltigen

Züge, Umlegen eines wasserdichten, gut schließenden Beutels

um das Euter, Füllen des Beutels mit desi'ntizierender Flüssig—

keit, Ablassen derselben nach 2 Minuten durch Hahn, Nachspülen

mit abgekochtem Wasser, Abnahme des Beutels, sofortiges Melken.

Mit diesem Verfahren hat Backhaus Milch unter 2000 Keime

pro ccm erzielt. Von so weitgehenden Forderungen wird der

Tierarzt wohl meistens abstehen müssen; nie darf aber ver

gessen werden, daß der Zustand der Milch beim Melken das

Wichtigste für die weitere Verarbeitung zur Kindermilch ist.

Die Methoden zur Überbrückung der chemischen Unter

schiede zwischen der Frauen- und Kuhmilch sind durch den

Vergleich der folgenden Analysen gegeben:

Kasc'in Albumin Fett Zucker Salze

Frauenmilch . 1,03 °/„ 1,26‘ 0/0 3,78 0/0 6,2 °/„ 0,25 0/0

Kuhmilch . 3,00 °/„ 0,5 °/„ 3,4 °/0 4,6 °/„ 0,75 0/0

Frauenmilch enthält also mehr Zucker als die Kuhmilch

und weniger Salze, ein sehr wichtiger Unterschied liegt ferner

im Eiweißgehalt — dem gelösten, schwefelhaltigen Albumin und

dem gequollenen, phosphorhaltigen Kasei'n.

Die einzelnen Fragen über die verschiedene physiologische

und physikalische Bedeutung der beiden Eiweißkörper, ferner

über die Zerstörung ihrer chemischen und biologischen Nativität

durch die bei der Herstellung von Säuglingmilch übliche

Sterilisation oder Vorbehandlung der Milch mit peptonisierenden

Pulvern sind nicht eindeutig geklärt. Diese teils recht ver

wickelten Verhä.ltnisse, wie die feineren Unterschiede in beiden

Milcharten an Fermenten und organischen, wie anorganischen

Salzen wurden im Vortrage erläutert. Hier sei über die letzt

genannten Unterschiede ausgeführt, daß man in den zur Säug

lingsnahrung aus verdünnter Kuhmilch oder Rahmgemengen her

gestellten Präparaten den Mangel an organischem Phosphor

durch Lecithin und Sanatogen, das Defizit an Mineralsalzen

durch Kalbfleischbriihe und Karlsbadersalz auszugleichen versucht.

Ohne die genannten Unterschiede zwischen Frauen- und
Kuhmilch zu kennen, gründet sich auf uralter Erfahrung ——

schon ägyptischer Papyrus meldet davon —- die Kuhmilch mit

Die Milch hat stets .

 
In den ersten Lebenswochen wässerte

man die Kuhmilch mit 3 Teilen, in den folgenden 3 Monaten

mit 2 Teilen, dann um die Hälfte, bis man die Milch etwa vom

6. Monat ab unverdünnt gab. Als Verdünnungsmittel nahm

man später — besonders seit Liebigs Suppe -— statt des

Wassers Kindermehle als Zusatz, durch die man zum Ausgleich

des Eiweißes den Gehalt an Kohlehydraten erhöhen wollte.

Unter Kindermehl ganz allgemein versteht man Mischungen von

besonders präpariertem Mehl mit Milch, meist unveränderte

Vollmilch, zuweilen auch Buttermilch. Die Vorbehandlung des

Mehles besteht darin, seine Stärke in Dextrin und Maltose über

zuführen. In den meisten Präparaten ist nicht alle Stärke in

die lösliche Modifikation überführt, da zur besseren "erdauung

ein bestimmter Prozehtsatz ungelöster Kohlehydrate nötig sein

soll. Durch diese Verdünnungen wird ein neues Mißverhältnis

im Vergleich zur unverdünnten Milch geschaffen, denn der Ge

halt an Fett und Zucker wird herabgesetzt. Der Zusatz von

Milchzucker scheiterte an der abführenden Wirkung desselben,

wenigstens in den Fällen, wo man größere Mengen zum Ersatz

des Fettes durch eine dem Energiegehalt desselben entsprechende

Zuckermenge hinzufügte. All diese Ersatzmittel für Muttermilch

erforderten die Aufnahme einer relativ großen Nahrungsmenge,

verursachten daher leicht Magenerweiterungen und Darm

erkrankungen — besonders durch den ständigen Nahrungsrest

von Kuhkase'in, das schnell in Fäulnis übergeht. Denn es ‘ist

zu betonen, daß das Kuhkase'in an sich viel schwerer verdaulich

ist, als das Frauenkase'in. Ersteres wird durch Labferment und

Säure —— also auch im Magen des Kindes — in groben Ge

rinnseln ausgefüllt und so für die Verdauungssäfte schwerer

angreifbar. Das Frauenkasei‘n gerinnt dagegen bei der Ver

dauung so feinflockig, daß es nur durch besondere Methoden

nachweisbar ist. Diesen günstigen Umstand verdankt es dem

hohen Gehalt an Lactalbumin und an Opalisin, das die Füllung

des Kase'in erschwert. Experimentelle Demonstration der ver

schiedenartigen Gerinnung von Frauen- und Kuhkase'in.

Sehr wichtig war die Feststellung Biederts, daß der

gleiche Prozentgehalt Kuhkase‘in in verdünntem Rahm besser

vertragen wird, als in verdünnter Kuhmilch. Die unzähligen,

feinen Fettmolekel im Rahm lockern nämlich die groben Kase'in

gerinnsel und machen sie leichter verdaulich. Diese „Rahm

gemenge oder Fettmilchen“ werden in Deutschland in ca. 50

Betrieben hergestellt, teilweise unter Kontrolle von Biedert.

Das Rahmgemenge kommt ferner als eingedickte Konserve in

den Handel —— unter dem Namen Ramogen, seine Analyse ist:

16,5 Proz. Fett, 7 Proz. Eiweiß, 40,35’) Proz. Wasser, 34,65 Proz.

Kohlehydrate, 1,5 Proz. Nährsalze. 4

Auf die nähere Zusammensetzung und Herstellung von

Fettmilchen wird bei Besprechung der Kölner Säuglingmilch

anstalt eingegangen.

Nochmals sei besonders hervorgehoben, daß dem Brustkinde

durch den hohen Gehalt an Albumin in der Frauenmilch ein

großer Teil des Eiweißes in löslicher, direkt resorbierbarer

Form einverleibt wird, z. B. beim Kinde von zwei bis drei Monat

täglich "’/‚7 des benötigten Stickstoifes. Um den oben angegebenen

Unterschied in bezug auf das Mischungsverhältnis des gequollenen

Kase'in und des gelösten Albumin auszugleichen, schlug man bei

Herstellung von Präparaten zur Säuglingnahrung zwei Wege

ein. Man versuchte entweder den Ersatz des gelösten Eiweißes

durch aus der Milch erzeugte Peptone oder durch Zusatz außer

Ü’
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halb der Milch hergestellter Albumosen, Peptone und künstlich

denaturierter Eiweißkörper zu ergänzen.’ Zu letzteren Mitteln

gehören: Labmolken, die neben dem Milchalbumiu nur leicht

lösliche Proteine enthalten, ferner Eiweißwasser aus Hühner

eiweiß und Wasser lösliche Spaltungsprodukte des nativen

Eiweiß, wie Protogen und Somatose, letztere auch aus dem

Kase'in hergestellt. Bereits 1881 versuchte Pfeiffer das Kasei'n

der Kuhmilch durch Zusatz vom frischen Schweinepankreas und

und Alkalinisierung in gelöstes, im‚Magen nicht mehr fällbares

Pepton überzutiihrenh Das gleiche Ziel erreicht man im Haus

halt durch Verwendung der sogenannten „Milchzusätze“, wie

Paulkes Lactin, Timpes Pankreatin-Milchzucker und

Dungerns Pegnin. Voltmers und Lahrmann machen eine

„Muttermilch“ nach folgendem Verfahren: Kuhmilch wird quanti

tativ auf durchschnittlichen EiweiB-, Zucker- und Fettgehalt

der Frauenmilch gebracht, das Kasei'n durch Pankreasferment

und kohlensaures Kali in Propepton und Albumosen verwandelt.

Das Präparat wird als Konserve eingedampft, zum Gebrauch

mit acht Teilen siedenden Wassers verdünnt. Vigier stellte

1893 eine mit Molken verdünnte Fettmilch in einfacher Weise

her. Von zwei gleichen Milchmengen wird die eine abgerahmt

die andere zum Gerinnen gebracht. Die erhaltene Molke wie

der Rahm werden der unbehandelten Milchmenge zugesetzt, die

dann folgende Zusammensetzung annimmt:

Eiweiß 1,7 Proz., Fett 3,4 Proz., Zucker 4,8 Proz., Salze

0,7 Proz.

Diese Methode ist durch Monti weiter ausgebaut worden,

der aus der Kuhmilch das Kasei'n durch Lab fallt, das Ferment

durch Erhitzen auf 68° abtötet und nach dem Erkalten filtriert.

Diese Molke enthält in Prozenten: Kasei'n 0,03, gelöstes Eiweiß

1,00, Fett 1,00, Zucker 4,5 bis 5,00, Salze 0,7. '

Zur Situglingsernährung wird in denersten fünf Monaten

die Molke mit Milch zu gleichen Teilen gemischt; das Präparat

hat auf 100 Teile: Kasei'n 1,22, gelöstes Eiweiß 1,00, Fett 2,33,

Zucker 4,5 bis 5,00, Salze 0,7.

Eine sehr interessante Verbindung der qualitativen und

quantitativen Humanisierungsmethoden der Kuhmilch besitzen

wir in dem Verfahren von Backhaus. Kuhmilch wird durch

die Zentrifuge in Rahm und Magermilch zerlegt; zu letzterer

wird das vorverdauende Pulver gesetzt, das aus einem Gemisch

von Lab, Trypsin und kohlensaurem Natron besteht. Das

Trypsin beginnt unter Mitwirkung des Alkali sofort die Kase'in

lösung, während das Lab nach einer halben Stunde den Über

schuß des Kasei'n ausfällt. Wenn die Gerinnung eingetreten,

ist, werden die Fermente durch kurzes Erhitzen abgetötet und

die klare, gelbe Eiweißmolke vom Niederschlag abgezogen.

Zur Molke wird dann Rahm gemengt, wodurch das nötige

Fett und Kasei'n zugesetzt wird, ferner Zusatz von Milchzucker.

Die Trypsinmilch wird in zwei Sorten hergestellt, die für den

ersten Lebensmonat geeignete enthält einen Wasserzusatz. Die

Milchsorten enthalten in 100 Teilen nach Angabe von Backhaus:

Fett Milchzucker Kasei'n Albumin Salze

Nr. 1 3,1 5,4 0,7 0,6 0,4

Nr. 2 3,1 5,0 0,7 0,9 0,6

Eine Überlegenheit der Peptonisierungsverfahren über die

Fettmilchen zu beweisen, ist Sache des Kinderarztes; bisher

sind die Meinungen sehr geteilt. Allgemein wird behauptet,

daß die Korrekturbestrebungen bezüglich des Defizit an gelöstem

Eiweiß ohne großen Erfolg sind. Denn das gelöste Eiweiß bei

 

den peptonisierten Milchen ist kein Albumin — wie Backhaus

behauptet, sondern ein Zerfallsprodukt des Eiweißes, ein Peptou

—- das nicht ‘schneller resorbiert wird als unverändertes Eiweiß.

Für die Zukunft dürfte — besonders in Kreisen der Unb e7

mittelten — die in Holland weit verbreitete Ernährung der

Säuglinge mit Buttermilch eine bedeutsame Rolle spielen. Zu

1 Liter der möglichst aus Großbetrieben frisch zu beziehenden

Buttermilch werden 10#12 g Reis- oder Weizenmehl und 70—9O g‘

Rohr- oder Rübenzucker zugesetzt und das Gemenge aufgekocht.

Die Buttermilch spielt ferner therapeutisch eine bedeutsame

Rolle in Fällen von Verdauungsstörungen, bei denen das mit

der Nahrung gereichte Fett nicht vertragen wird und sauer

reagierende, glänzende Fettstiihle auftreten. Die Wirksamkeit

der Buttermilch beruht auf dem geringen Fettgehalt, dem Gehalt

an Milchsäure, welche die Entwicklung schädlicher Bakterien

hemmt und von peptischer, die Pankreassekretion anregender

Wirkung ist. Fabrikmäßig wird eine Buttermilch- oder Fett

milchkonserve in den Handel gebracht, die aus frischer, fettarm

gemachter Milch durch Impfung mit Säure- und Aromabakterien

hergestellt wird.

Fast alle in letzter Zeit entstandenen städtischen Säugling

milchanstalten sind nach dem Muster der Kölner Anlage ein

gerichtet und stellen —— wie diese — Rahmgemenge her. Zu

diesem Zwecke wird die Milch erst durch die Zentrifuge in

Rahm und Magermilch zerlegt, die Rahmschraube ist so ein

gestellt, daß der Rahm 15 Proz. Fett haben soll. Rahm und

Magermilch werden von mir im Laboratorium auf ihren Fett

gehalt untersucht. Dann wird Rahm, Magermilch, Zucker, ab

gekochtes Wasser m bestimmtem Verhältnis im Rührwerk ge

mischt, die Mischung fließt in einen mit vier Hebern versehenen

Abfüllapparat, aus dem die trinkfertige Einzelportion abgefüllt

wird. Die Flaschen werden geschlossen —— Verschluß von

Bögelmann besser als der von Raupert oder Timpe —

10 Minuten bei 102° sterilisiert und kommen danach sofort

in das Kühlhaus. Die frisch hergestellten Flaschen werden

geprüft, ich fand die Milch stets unzersetzt, nur in ganz ver

einzelten Fällen —— wobei stets ein mangelhafter Flaschen

verschluß nachweisbar war — gerannen wenige Flaschen bei

mehrtägigem Stehen im Brutofen. Da die in Frage stehenden

Bakterien unter 180 kaum auswachsen, die Flaschen sofort ins

Kühlhaus kommen und nach spätestens 24 Stunden verbraucht

sind, so ist die Nahrung im bakteriologischen Sinne absolut

einwandfrei. Die Resultate der Anstalt sind gut, wie durch

den Rückgang der letztjährigen Sterblichkeitskurve vielleicht

bewiesen sein dürfte. Allerdings fehlt eine eindeutige Kontrolle,

da Mutterberatungsstellen und Hausbesuche durch Helferinnen

wie in Hamburg hier noch nicht eingeführt werden konnten.

Nach Angabe von Prof. Sie gert stellen wir folgende

Mischungen her:

Mischling I für Kinder bis zu einem Monat

7 Flaschen a 100 g

1,2 Proz. Eiweiß 1,6 Proz. Fett 6,5 Proz. Zucker.

Mischung II für Kinder von 2—Ä Monaten

6 Flaschen a 150 g

1,7 Proz. Eiweiß 2,7 Proz. Fett 6,2 Proz. Zucker.

Mischung III für Kinder von 5—7 Monaten

5 Flaschen a 200 g

2,2 Proz. Eiweiß 2,7 Proz. Fett 6,0 Proz. Zucker.

Kinder, älter als 7 Monate, erhalten gereinigte Vollmilch und
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zwar fünf Flaschen a 200 g. Regelmäßig werden Stichproben

der hergestellten Mischungen auf die geforderten Zusammen

setzungen untersucht. Beigefügt sei noch, daß Schloßmann

und Escherisch höhere Eiweiß- und Fettkonzentrationen an

raten; Esser dagegen, welcher der Bonner Anstalt nahesteht

und z. B. auch eine Mutterberatungsstelle leitet, ist von dem

erst geübten Kölner Mischungsverhältnis zu einer schwächeren

Konzentration heruntergegangen. Über die wirtschaftliche Seite

unseres Betriebes sei erwähnt, daß wir die Milch mit 20 Pfennig

pro Liter einkaufen und mit 22 Pfennig nur an Leute unter

2000 Mark Einkommen abgeben. Die Tagesverarbeitung an

Rohmilch stieg bis auf 1400 Liter, sie hält sich durchschnittlich

auf‘ 1000 Liter, sinkt im Winter auf ca. 800 Liter. Ein jähr

licher Zuschuß ist nur solange nötig, bis die Milch auch gleich

zeitig an “'0hlhabende zu höherem Preise mit skalenartigem

Anstiege nach dem Einkommen abgegeben wird.

Über die Milchanstalten in Frankreich sei hier kurz erwähnt,

daß es ca. 100 „gouttes de lait“ gibt, allein 8 in Paris, nur

diejenigen in Brest und Amiens sind städtische Einrichtungen.

Die Anstalten unterhalten sich meist selbst, bedürfen höchstens

einen durch wohltätige Zuwendungen leicht erreichbaren Zu

schuß; die Tagesportionen bezahlen Reiche mit 1 Fr., Arme

mit 10 Ct. Die gouttes de lait sind stets mit Mutterberatungs

stellen —- „consustations des nourissons“ — verbunden. Die

Maternisation der Milch wird nach der Methode Dufours geübt,

der 1894 in Föeamp das erste goutte de lait schuf. Dufour

zentrifugiert z. B. 6 Liter Milch, gibt den erhaltenen Rahm zu

14 Liter Milch und füllt das Rahmgemenge durch Kochsalz

Zuckerwasser auf 20 Liter auf, wodurch der Gehalt an Kase'in

vermindert wird.

England hat zurzeit 14 Säuglingmilchanstalten, die städtische

bzw. staatliche Einrichtungen sind; nur in Jork und Finsbury

sind die infant milk depots von philanthropischen Vereinen

geschaffen. Das vorzüglichste Depot ist in Battersea und steht

unter Leitung von Mac Cleary. Die englischen Anstalten

arbeiten teils nach der Methode von Dufour, teils fertigen

sie Mischungen nach dem Rezept des einzelnen Arztes an.

Diese Form der Betriebst‘ührung eignet sich kaum für den Groß

betrieb, höchstens zur Behandlung kranker Kinder; letzthin

hat besonders Neumann in seiner Berliner Fürsorgestelle aus

gezeichnete Erfolge mit der rein individuellen Ernährung erzielt.

Beigefiigt sei, daß vielleicht die älteste Wohlfahrts-Milchanstalt

—« nämlich diejenige der Patriotischen Gesellschaft in Hamburg,

1889 gegründet —— anfangs dasselbe Prinzip durchführte. Die

drei Hamburger Milchküchen stehen jetzt unter der vorzüg

lichen Leitung des Dr. Sieveking, der die Milch in 3 ver

schiedenen Graden mit 5 Proz. Soxhlet-Nährzuckerlösung ver

dünnen, im Wasserbade pasteurisieren und dann schnell tief

kühlen läßt.

An allen Orten hat man die gleich günstigen Erfahrungen

gemacht. Besonders für den wirtschaftlich Schwachen hat sich

die Schaffung einer naturgemäßeren Säuglingsmilch, wie sie die

wohltätig wirkenden Säuglingmilchanstalten liefern, als Quelle

reichen Segens und als wirksame Waffe im Kampfe gegen die

hohe Säuglingsterblichkeit erwiesen. Mit den Worten des Alt

meisters Biedert möchte ich schließen: Die weitere Ein

richtung derartiger Anstalten wird für unser Volk zu einem

Akte der Selbsterhaltung und damit zu einer staatlichen und

humanitären Notwendigkeit.

 

Schließlich erklärte der Referent an der Hand von Photo

graphien und Skizzen die Apparatur und Betriebsführung der

Kölner Säuglingmilchanstalt und führte den Damen und Herren

die Anstalt unter eingehenden Erklärungen in vollem Betriebe vor.

Referate

Überseetransporte von Pferden.

Nach Berichten von Transportführern, Veterinären und Schiffs

kapitiinen, zusammengestellt von Oberstabsveterintir A. Grammlich.

(Zaitschr. f. Veterinärk. 1907, S. 97, 156 n. 211.)

Während bis vor kurzer Zeit unsere Kenntnisse von Über

seetransporten von Pferden sich nur auf‘ Literaturangaben einiger

englischer und amerikanischer Autoren erstreckten, wissen Wir

jetzt deutscherseits durch zwei umfangreiche Rücktransporte

aus China und zahlreiche Pferde-Transporte nach Südwest

Afrika, daß Pferde auf wochenlangen Seetransporten bei geeigneter

Pflege große Strapazen ertragen können, ohne daß sich die

früher üblichen, sehr umständlichen Maßnahmen nötig machen.

Der Verfasser bespricht l. fremde Überseetransporte, 2. kleinere

'l‘ransportversuche von Deutschland nach China, 3. Pferde

transporte von Amerika und Australien nach China, 4. Rück

transporte von China nach Deutschland und 5. Pferdetransporte

nach Südwest-Afrika.

Diese Transporte haben gezeigt, daß man die Pferde in

mehreren übereinanderliegenden Decks unterbringen kann. In

den unteren Räumen wird die Temperatur durch das sie um

gebende Wasser gemäßigt, unbedingt nötig ist natürlich eine

ergiebige Ventilation. Diese muß durch Exhaustoren geregelt

werden; die Ventilationsleitungen sind zur Vermeidung des

Benagtwerdens aus Blech herzustellen. Die Temperaturen waren

in den einzelnen Stallabteilungen und in den verschiedenen

Gegenden verschieden: bei 280 C Außentemperatur wurden in

den Stallräumen 32—-36°C Höchsttemperatur gemessen; die

mittlere Stalltemperatur betrug in den Tropen 24——30° C. —

Zur Ermöglichung freier Luftbewegnng empfiehlt es sich, in den

Schitfsstallungen jeden Einbau von Seitenwänden zu vermeiden

und die Stände nur durch Seitenbretter abzugrenzen. Die

Stände — meist in zwei Doppelreihen — können ziemlich eng

sein, da ein Niederlegen der Pferde fast nie beobachtet worden

ist, und die enge Abmessung den Vorteil hat, den Tieren Stütz

punkte zu geben. Die Rückenwand ist zu polstern. Die Länge

der Stände schwankt zwischen 2 und 2,4 m; bei längeren

werden die Tiere bei Seegang zu sehr vor— und rückwärts ge

worfen. — Der Fußboden wird mit quer- und längslaufenden

Latten versehen, um ein Einstemmen zu ermöglichen. Hänge

zeuge, die bei einzelnen Transporten Verwendung fanden, werden

für gesunde Pferde für unnötig erachtet;

empfiehlt sich nur bei starkem Sturm oder großer Ermüdung.

— Die Krippen sollen am besten aus Zinkblech gefertigt,

möglichst klein und zum Abhaken eingerichtet sein. —— Die

Beleuchtung geschieht vorteilhaft durch elektrisches Licht, das

nachts zum Teil abgeblendet wird. — Als Streu wurde im all

gemeinen Torfstreu verwendet, die sich bei gutem Jaucheabfluß

bewährt hat.

Als besonders wertvoll wird von allen Transportführern das

Vorhandensein einer genügend großen Führbahn betont, auf

welcher die Pferde täglich 1/,——1 Stunde zu bewegen sind.

Während dieser Zeit können tierärztliche Behandlungen an den

ihre Anwendung '
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Tieren vorgenommen und die Stallungen gesäubert werden. Die

Beförderung nach der, meist auf dem Oberdeck gelegenen Führ

bahn geschieht entweder auf schräg liegenden, mit Latten ver

sehenen Laufplanken oder durch Aufzüge.

Bezüglich der Fütterung liegen schwankende Angaben vor.

Gefüttert wurde im allgemeinen 3—4 mal, getränkt 4—7 mal

je nach der Gegend, Temperatur usw. An heißen Tagen haben

sich Waschungen mit Süßwasser als nützlich erwiesen; das

tägliche Putzen wird auf der Führbahn vorgenommen. M Bezüglich

des Beschlags empfiehlt es sich, die Vorderhufe mit Eisen zu

versehen, um das Aufbrechen der Wände infolge des fortgesetzten

Hin- und Hertretens zu verhindern. Die Hinterhufe bleiben

unbeschlagen (Verletzungen) und sind von Zeit zu Zeit (bei

ruhigem Seegang auf der Führbahn) zu berunden.

Der Gesundheitszustand war im allgemeinen ein guter; See

krankheit wurde so gut wie nicht beobachtet. Außer Druse

trat keine innere Krankheit besonders häufig auf; strenge Zurück

weisung aller drusekrankrän Tiere bei der Einschiffung ist daher

zu fordern. — Krankenställe zur Separierung der Schwerkranken

waren meist nicht vorhanden, werden aber als unbedingt not

wendig erachtet, — Kolik trat meist nur leicht auf. Unter den

äußeren Erkrankungen waren namentlich Ödeme und Verletzungen

aller Art zu verzeichnen. — Während die Verluste bei den

Rücktransporten aus China bei einer 4——6 wöchigen Seereise

4—10 Proz. betrugen, stellten sie sich bei den Transporten

nach Südwestafrika bei 4wöchiger Seereise auf nur 0,4 Proz.

Richter.

Hygienische Grundsätze für den Bau von Stallungen.

Von Professor H. Chr. Nußbaum in Hannover.

(Zeitschr. i‘. lnfektlonskr.. puras. Krankhsu. Hyg. d. Hause, ‘"Bd.’ll, S. 29.)

Die dauernde Stallhaltung der Haustiere, namentlich der

Rinder, wirkt nachteilig auf deren Gesundheitszustand ein.

Durch günstige, hygienische Stallverhältnisse kann diesem Übel

stande, soweit es in unserer Macht steht, entgegengetreten werden.

Ein guter Stall soll trockene Gebäudeteile haben, an

gemessene Wärmeverhältnisse zu jeder Jahreszeit zeigen, aus

reichenden Zutritt von Sonnenlicht und ausgiebigen Luftwechsel

ermöglichen. Die Trockenheit wird erreicht durch genügend

hohen Wandsockel aus undurchlässigem Baustoff und einen oberen

Wandteil, der starke Durchlässigkeit für Luft und Wasserdämpfe

besitzt, um das sich niederschlagende Schwitzwasser aufzusaugen.

Gut bewährt haben sich hartgebrannte, stark sandhaltige Ziegel

und Kunstsandziegel. Die Außenseite der Wände soll nicht mit

undurchlässigem Material — zum Schutz gegen Niederschläge

—- versehen werden; man soll vielmehr das Dach nach der

\Vetterseite so weit vorspringen lassen, daß die Wand geschützt

wird. Wärmeschutz wird am besten durch möglichst dicke

Wände erzielt; wegen der hohen Kosten werden solche wenig

aufgeführt. Um zu demselben Ziele zu gelangen, muß man

dünnere Wände an der Innenseite aus Wärme aufspeicherndeu

Materialien — Vollziegeln, schwerem Kunststein, Stampfwerk

usw. -—, an der Außenseite aus Wärme langsam übertragenden

Körpern -— Holzbohlen, Korkstein, stark lufthaltigen Kunst

steinen — herstellen.

Gegen zu übermäßige Sonnenbestrahlung im Sommer

schützt man die Wände durch vorspringendes Dach oder durch

Anpflanzung von Wein und Schlinggewächsen, die in kalter

Jahreszeit nach Abfallen der Blätter die Besonnung der Wände

 

 

zulassen und deren Wurzeln Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk

ziehen.

Anbringung, Größe und Verteilung der Lichtöfl‘nungen richet

sich nach dem örtlichen Klima und besonderen Verhältnissen.

Werden die Fenster nicht vom Dach überschattet, so empfiehlt

sich die Anbringung von durchbrochenen Holzläden. Doppel

fenster sind für Ställe unzweckmäßig; dagegen bewährt sich

doppelte Einglasung der Fenster, wobei zwischen den beiden

Scheiben ein Zwischenraum von 1—2 cm bleibt. Die Fenster

werden am besten als Kippflügel eingerichtet, deren unterer

Teil beim Öffnen nach außen vorspringt, wodurch Regen und

zu starker Luftstrom abgehalten werden.

Der Fußboden des Stalles muß aus undurchlässigem

Material bestehen, er soll eben und fugenfrei und mit derartigem

Gefälle versehen sein, daß peinliche Säuberung und Ab

schwemmung leicht durchführbar ist. Für den Verputz des Wand

sockels empfiehlt Verf. Beton oder Kaseinmörtel, für die oberen

Wandteile und die Decke Ätzkalkmörtel.

Zwischendecken sollen möglichst vermieden werden, weil

sie den Luftstrom des Stalles vermindern und den Luftwechsel

erschweren. Das Dach, als Decke des Stalles, soll einen

Steigungswinkel von wenigstens 450 haben: hierdurch wird

selbst bei niedrigen Umfassungsmauern ein großer Luftraum

erhalten. Das Dachmaterial ist nach denselben Gesichtspunkten

zu wählen, wie das für dünne Wände beschriebene.

Richter.

Ein Beitrag zur Hut‘mechanik.

Von Dr. Vogt, Stabsveterinär.

4 _ (Deutsche Tierärzll. \Voflchonachriftfllßtli, Ijr. ‚2:15?‘ ‚L

Um festzustellen, ob die am Hufeisen entstehenden Scheuer

rinnen durch die Erweiterung des Hufes, die dieser durch den

gegen den Boden gepreßten Strahl erfahren soll, gebildet werden,

konstruierte V. einen Schreibapparat in folgender Weise: Ein

Schraubstollen wurde völlig aufgebohrt, sodaß ein durch eine

Spirale gegen die Tragefläche des Hufes gerichteter Stahlstift

am hinteren Trachtentragrande auf dem geschwärzten Kopf

eines daselbst eingeschlagenen Nagels zu schreiben vermochte.

Der Schreibstift ist so eingepaßt, daß er nicht wackeln, also

keine Seitenbewegungen ausführen konnte. Der vorerwähnte

Nagel war so tief eingeschlagen, daß der vollständig ebene

geschwärzte Kopf nicht über das umgebende Horn vorstand.

Der Schreibstift berührte die geschwärzte Fläche in der Mitte

des Nagels und erzeugt einen feinen Punkt. Durch diesen

Punkt zog man einen feinen Strich, damit man hinterher fest

stellen konnte, nach welcher Seite hin der Stift eine Linie

gezeichnet hatte und ob eventuell der Nagel irgendwelche

Drehung im Hufe gemacht hatte. Der Ausgangspunkt war am

aufgehobenen Bein, also in dem Zustand der Entlastung ge

wonnen worden. Die Versuchspferde wurden im Trab geführt

oder geritten. Es wurden 16 Versuche angestellt. Die Ver

suchspferde hatten verschiedene Bein- und Hufstellungen. Es

zeigte sich nun, daß nirgends eine reine Bewegung, weder nach

außen, noch nach innen, stattgefunden hat, sondern daß sie sich

immer in schräger Richtung entweder nach hinten oder von vorn

vollzog. Jedenfalls lag den Vorgängen keine Gesetzmäßigkeit

zugrunde. V. schließt daraus, daß keine Prozesse im Innern

des Hufes für Verschiebungen der Hornwände verantwortlich

gemacht werden können, denn sonst müßten die Bewegungen
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immer in ein und demselben Sinne verlaufen. So aber müssen

sie als unberechenbare Vorgänge, die unter Umständen von der

Art des Fußes abhängig sein können, bezeichnet werden. Es

ist V. klar, daß die Scheuerrinnen nicht entstehen durch den

seitlichen Druck, den der vom Boden gepreßte Strahl auf Eck

streben und Trachteurand nach außen ausübt. Rdr.

Akute sarkomatöse Infektion des Hundes.

Von Professor Cadt‘aac.

(Journal du Lyou, 31. Mai 1907.)

Eine 18 Monate alte Hündin zeigt zuerst im Kehlgang'eine

Geschwulst, die sich durch eine runde, bewegliche, auf Druck

schmerzhafte, beulige Erhebung kennzeichnet, die schnell

zunimmt, während sich neue Geschwülste kranzförmig um sie

herum lagern. In weniger als 14 Tagen hat sich von diesem

Geschwnlstherd aus eine doppelte Kette von Geschwiilsten ge

bildet, die auf beiden Seiten des Halses, der Schultern des

Thorax und des Bauches unter der Haut hinläuft. Diese In

vasion nimmt bald alle Lymphbahnen ein und wird generell.

Die Knotenbildung ist so reichlich, daß die Krankheit einer

Ausschlagskrankheit ähnlich sieht, das Unterhaut- und das

Zwischenmuskelbindegewebe und die Haut von miliaren Knötchen,

Knoten und kleinen Geschwülsten vollständig durchsetzt sind.

Der Hund magert trotz seines Appetits stark ab, seine

Temperatur beträgt 39,3 °. Zirkulation und Respiration sind

normal. Ein Monat nach dem Auftreten der Krankheit stirbt

der Hund.

Bei der Sektion wird festgestellt, daß die Haut, das

Unterhautbindegewebe, die Hautmuskeln und die ganze Musku

latur voll dieser Geschwülste sind, die die Größe eines Stecknadel

kopfs bis einer Walnuß haben. Sie haben alle das gleiche

Aussehen, sind auf der Oberfläche weißlich oder rötlich, auf der

Schnittfläche milchweiß, von speckiger Konsistenz ohne Er

weichung im Innern und sehr saftreich. Auch alle Organe bis

auf die Lunge sind voll von diesen Geschwülsten. Mikroskopisch

stellt sich heraus, daß es sich um ein embrionales Lymphosarkom

handelt. '

Der Kliniker kann diesen Fall nur als eine Infektions

krankheit mit sarkomatösem Aussehen betrachten, obschon der

Bakteriologe und der pathologische Anatom nichts davon wissen

wollen und sie als eine gewöhnliche Neoplasie ansprechen.

Helfer.

Wocheniibersicht über die medizinische Literatur.

Von Dr. P. leß, Charlottenburg,

Königlicher Krelstierarzt.

Zur pathologischen Anatomie des multilokulären Echinococcus heim

Menschen; von Dr. Elenevsky. — Verfasser kommt zu folgenden

Schlußsätzen :

Auf Grund der Literaturangaben sowie eigner Beobachtungen,

ein Präparat von Echinococcus multilocularis im pathologisch

anatomischen Museum der Universität Charkow, sowie sechs in

Moskau, Petersburg und Warschau vorgekommene Fälle wurden

einer genauen mikroskopischen Untersuchung unterworfen.

l. Der Echinococcus multilocularis kommt primär nicht nur

in der Leber, sondern auch in anderen Organen vor.

2. Der Echinococcus multilocularis der Milz und der Neben

nieren unterscheidet sich im wesentlichen, was makro

skopisches Aussehen sowie histologischen Bau betrifft,

durchaus nicht von den entsprechenden Leberechinococceu.

 

10.

11.

12.

13.

14.

15.

. Die

. Die Strukturverhältnisse des Knochengewebes genügen an

und für sich noch nicht als Vorbedingung der Entwicklung

eines multilokulären Knochenechinococcus.

‚Die Skelettknochen werden vom Echinococcus in ver

schiedener Weise affiziert. In einem Falle entwickeln

sich gewöhnliche Hydatiden, im andern parasitäre Ge

schwülste, welche mit dem Echinococcus multilocularis .

Ähnlichkeit haben, jedoch dem Wesen nach multiple Hyda

tidenformen mit vorwiegender exogener Bläschenperforation

darstellen. Schließlich sind auch wahre multilokuläre

Echinococcusformen, welche dem multilokulären Leber

echinococcus durchaus analog sind, beobachtet worden.

. Die Reaktionserscheinungen des vom multilokulären Echino

coccus betroffenen Knochengewebes zeigen vollkommene

Identität mit den Verändernngen‚-welche nach Ansiedlung

des Echinococcus multilocularis in anderen Geweben zu

beobachten sind.

. Die Parasitengeschwulst weist vollkommene Analogie mit

den malignen Tumoren anderer Herkunft auf, und zwar

sowohl in bezug auf die progressiven Veränderungen an

der Peripherie, als auch auf die regressiven Veränderungen

in den zentralen Teilen derselben.

.Der Echinococcus multilocularis wird nicht selten von

tuberkulösen Prozessen kompliziert, jedoch kann durch

letztere das eigenartige resp. perverse Wachstum des

Parasiten nur schwer erklärt werden.

. Zur Erklärung des eigenartigen Wachstums des Parasiten

muß man nicht die anatomischen Verhältnisse des vom

Parasiten affizierten Gewebes, sondern die besonderen

Eigenschaften des Parasiten selbst herbeiziehen, seine

stärkere Toxizität, die Gewebe stärker zu irritieren und

in ihnen solche reaktive Veränderungen, dank welchem das

weitere Wachstum des Parasiten einen atypischen Charakter

annimmt, hervorzurufen.

atypische Entwicklung der Echinococcenbläschen

hängt augenscheinlich von der mangelhaften Entwicklung

der Embryonalschicht an der Innenfläche der Bläschen

ab; hieraus ergibt sich auch die in den meisten Fällen zu

beobachtende Sterilität derselben.

Die nur teilweise Anfiillung der Echinococcusbläschen mit

Flüssigkeit erzeugt günstige Bedingungen für deren

Invasion in die spaltförmigen Interstitien des umgebenden

Gewebes, welche in der Richtung des geringsten Wider

standes stattfindet.

Das Wachstum der parasitären Geschwulst findet vor

nehmlich an der Peripherie, dort wo sie vom umgebenden

Gewebe schwach abgegrenzt ist, statt.

Die Wucherung der Parasiten findet auf dem Wege

exogener Proliferation durch Knospung statt.

Junge Sprößlinge des Parasiten (Jugendformen Melnikow

Raswedenkows) finden sich ausschließlich an der Peripherie

der Neubildnng, im Gebiete ihres maximalen Wachstums

und entsprechen im allgemeinen der Beschreibung und den

Abbildungen, welche oben genannter Autor in seiner Ver

öffentlichung giebt.

Die Tätigkeit des Echinococcus multilocularis zu Meta

stasenbildung muß als bewiesen angesehen werden.

In den meisten Fällen entwickelt sich der Parasit regionär

und wird verhältnismäßig selten vom Blutstrom in ver
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schiedenen Geweben und Organen des Menschen und der

Tiere generalisiert.

16. Die in dem Echinococcenbläschen vorkommenden kugel

und halbkugelförmigen körnigen Gebilde stellen augen

scheinlich Degenerationsprodukte der Parenchymschicht

des Parasiten dar; einige von ihnen erinnern an ver

ödete Zellknospen. welche zur Entwicklung von Skolices

dienen sollten.

17. Ob es für den Echinococcus multilocularis einen besonderen

Bandwurm gibt, oder‘ob sich sämtliche Varietäten des

Echinococcus aus ein und demselben Bandwurm entwickeln,

diese Frage wird von verschiedenen Forschern verschieden

beantwortet.

18. Über genaue experimentelle Beobachtungen zur Lösung

dieser Frage verfügen wir fürs erste nicht und deshalb

basieren alle Erwägungen der Autoren hauptsächlich auf

den Unterscheidungsmerkmalen des Blasenstadiums dieses

Parasiten.

Geflügelkunde.

Von Professor Dr. ‚Schmidt-Dresden.

Warum verkümmert beim Huhn stets die rechte Hälfte

' des Eierstocksi

\'m1w~ lx'leysteuber.

(Leipziger Gefltigelzeitung. 1901, Heft VI.)

Bekanntlich ist bei unserem Hausgetiügel nur der linke

Eierstock entwickelt, während der rechte verkümmert ist. Das

selbe Verhalten können wir nach K. auch bei jedem anderen

weiblichen Vogel konstatieren. Die einseitige Heranziehung des

Hausgeflügels zur Nutzleistung für unsere Zwecke trägt also

keine Schuld an der ungleichen Ausbildung des Ovars. Mit

zunehmendem Alter des weiblichen Vogels schwindet auch die

Geschlechtsdrüse, während das Gebaren und das Aussehen des

Tieres an den männlichen Geschlechtscharakter erinnert. Während

der Ruhepause, welche zwei Legeperioden von einander trennt,

büßt auch der linksseitige Eierstock seine

Hyperämie ein.

Wie erklärt sich nun die Tatsache, daß die Eierstöcke als

paariges Organ angelegt werden und sich dann so verschieden

entwickeln? Auch der Verfasser vermag keinen bindenden Auf

s'chlnß zu geben. Vielleicht ist es die Leber, welche durch ihre

mehr rechtsseitige Lage und starke Inanspruchnahme des Blut

zuflusses das rechte Ovarium zum Verkümmern bringt. Oder

aber wir müssen das letzgenannte Organ als ein Rudiment ——

ähnlich dem Wurmfortsatz des Blinddarrns —-—- auffassen. Wir

wissen, daß Organe, welche nicht zu arbeiten brauchen, nach

und nach verkümmern (z. B. die Augen der in finsteren Höhlen

lebenden Olme, die Flügel von solchen Vögeln, welche auf ent

l'egenen Inseln wohnen usw.). Kann nun nicht dadurch, daß das

linke Ovarium vielleicht nach seiner Anlage vom Moment der

Geschlechtsreife an sofort in Tätigkeit tritt, das rechte Ovarium

sich gar nicht erst völlig ausbilden, weil die Natur eine Zweck

ividrigkeit begehen würde, wenn sie dem linken Organ die Blut

zufuhr verkümmern und dieselbe dem rechtsseitigen Organ zu

wenden würde? y

Der Verfasser regt nun an, zunächst einmal darüber nach

zuforschen, ob nicht auch bei den Hühnern Fälle zur Beobachtung

gelangen, in denen das Ovarium nicht rudimentär ist; und

physiologische

ferner, ob vielleicht durch Amputation der linken Geschlechts‘

drüse (in verschiedenen Altersperioden des Vogels) Wachstm‘n

und Funktionstiichtigkeit der rechten Drüse herbeigeführt werden

kann. Ist das rechte Ovarium ein echtes Rudiment, so bleibt

es durch diesen Versuch unbeeinflußt, ist es aber ein untätiger

Stellvertreter, so würde es durch die Amputation des linken

Eierstockes aus seinem Stadium der Ruhe aufgeweckt werden

und die erforderliche Funktion übernehmen. Zur Anregung

der letzteren müßte natürlich der geschlechtliche Reiz durch

ein Zusammenleben mit männlichen Tieren‘ geschafien werden.

' ‘ J. Schmidt.

Über die Heilung einer ausgedehnten Hautwunde bei

einem Pfau. ' '

Von Tierarzt Dr. Spann. _ _

(Wochenschrift für Tierheilkunde und Viehzucht, 51. Jhrg., Nr. 1d.) _

, Ein Pfau wurde durch einen Hofhund, gebissen und ‘stark

verletzt. Der Kropf war perforiert, die Haut.vorn Kropf bis

an den Bauch und von da bis an den Flügelansatz (also in

Dreieckform) völlig gespalten. Die Muskulatur war direkt

bloßgelegt. Gründlichste Reinigung der Wundränder ‚von

Federn, anhaftendem Schmutz und Sekret wurde ‚zunächst vor-'

genommen; sodann erfolgte Desinfektion. Den Kropf nähte S.

mit Katgut, die Hautwunde mit 30 Nadeln. Zur Nachbehand

lung dienten Bepinselung und Adsspritzungen mit einprozentiger

Cyllinlösung. In einigen Tagen war die Wunde bis auf einige

kleine Stellen per primam geheilt. J. Schmidt.

Einschränkung der Geflügelausstellungen.

Die Sächsische Amtshauptmannschaft Annaberg hat be

schlossen, den in‘1'v Erzgebirge "immer ' zahlreicher ' w'erdenden

(ieflügelausstellungen zu steuern, da sie nach den angestellten

Beobachtungen der Hebung der Geflügelzucht keinen oder doch

nur einen verschwindend kleinen Nutzen bringen. Die Behörde

hat festgestellt, daß im vorigendahre 17 solcher Ausstellungen

in ihrem Bezirke abgehalten worden sind, und will in Zukunft

nicht mehr als 5 gestatten, von denen 3 in ländlichen Bezirken,

je 2 abwechselnd in größeren Städten abzuhalten sein würden.

Zur wirksamen Durchführung dieser Maßregel hat die Amts

hauptmannschaft sich die Mitentschließung der in ihrem Bezirk

gelegenen Städte mit revidierter Städteordnung erbeten. Jedoch

stößt die Absicht auf starken Widerstand der Gefliigelzüchter.

(„Dresdener Nachrichten“ vom 17. Juli 1907.)

Diesem Vorgehen der genannten Behörde kann man nach

des Ref. Ansicht nur beiptiichten. Der wirkliche Nutzen dieser

kleinen lokalen Ausstellungen steht in gar keinem Verhältnis

zu den Geldausgaben und sonstigen Opfern. Vom veterinär

polizeilichen Standpunkt ist eine derartige Häufung von Aus

stellungen abfällig zu beurteilen. Daß durch sie die Über

tragungsmöglichkeit von Seuchen gefördert wird, ist unleugbar.

Ebenso hat auch die Geflügelzucht keine wirklichen Vorteile

von der so betriebenen Sportziichterei. Es wäre wohl nicht

unzweckmäßig, wenn auch von anderen Behörden dieser An

gelegenheit volle Aufmerksamkeit geschenkt würde.

.I. Schmidt.

Welchen Wert hat abgerahmte Milch für Legehenncn'!

Unter vorstehender Aufschrift ist in Nr. 32 der Geflügel

börse, Jahrgang 1907, eine Publikation enthalten, welche inter



22. August 1907. BERLINER TIERÄRZTLICHE WOCHENSCHRIFT. 631
 

essanten Aufschluß über die angeregte Frage gibt. .Die ent

sprechenden Versuche sind auf einer amerikanischen Station

angestellt worden. Es wurden zwei Versuchsreihen durchgeführt.

Die erste begann am 29. Februar und dauerte 122 Tage, die

zweite am 30.Juni und erstreckte sich auf drei Monate. Die

abgerahmte Milch wurde zum Anfeuchten des gemahlenen Futters

gebraucht und des Morgens verfüttert. Das betrefi'ende Geflügel

wurde nicht sehr stark genährt, um dasselbe vor Fettansatz zu

bewahren und die Eier zu Brutzwecken zu verwenden. In den

beigefügten Tabellen sind die Gewichtszahlen der gefütterten

Hennen, die Menge und die Art des zur Verwendung gelangten

Futters, die entsprechenden Geldwerte und die Zahlen nebst

Werten der erhaltenen Eier aufgeführt.

Das Resultat der Versuche bestand nun darin, daß die

Verwendung abgerahmter Milch an Stelle des Wassers zum

Anfeuchten der Futtermischungen einen Mehrertrag von Eiern

ergab. Es wurden insgesamt 802 Liter. der Milch verbraucht

und 702 Stück Eier mehr erzielt. Der Futterwert der ab

gerahmten Milch konnte mit 6—9 Pfennig pro Liter bezifl‘ert

werden. J. Schmidt.

Befiillt die Maul- und Klauenseuche das Geflügel?

(Schweizerische Blätter für Ornithologie. 1907. Nr. 21.)

Bekanntlich können die Hühner leicht zum Träger und

"erbreiter des Ansteckungsstofl"es der Maul- und Klauenseuche

werden, wenn sie‘ auf den Düngerstätten oder in den Ställen

mit dem Ansteckungsstoif in Berührung kommen.

aber auch an der Aphthenseuche erkranken. Es zeigen sich

dann die charakteristischen Bläschen besonders am oberen Rande

der Nasenlöcher, auf der Mund- und Rachenschleimhaut, an der

Augenbindehaut, sowie am Kamm und Kehllappen, in selteneren

Fällen auch an den Füßen, Zehen und Zehengelenken. Bei dem

Wassergeflügel zeigen sich die Aphthen meist nur auf den

Schwimmhäuten und der Mund- und Rachenschleimhaut. Meist

verläuft die Krankheit gutartig, die Wunden heilen ohne jede

Behandlung von selbst und nur als Folgen des verminderten

Appetits zeigt sich bei den befallenen Tieren Schwäche und

daran anschließend längere Einstellung der Legetätigkeit. In

schwereren Fällen treten Lähmungen, Fieberanfttlle, Kräfteverfall

und Tod ein.

sagt der Verfasser des Artikels, daß es nicht gegessen werden

darf, da es bei erwachsenen Menschen schwere Erkrankungen,

Rdr.

Sie können

Bezüglich des Fleisches der erkrankten Tiere

bei Kindern sogar den Tod veranlassen könne.

Über eine durch den Staphylococcus pyogenes anreus

hervorgerufene Osteoarthritis bei jungen Gänsen und

Enten.

Von Dr. Frcese, Repetitor am hygicn. Institut der tierärztl. Hoch

schule zu Hannover.

(Deutsche tlerärztliche ‘Wochenschrift 1907, Nr. 23.)

Die Krankheit betrifft nur junge Gänse und Enten und

zwar zumeist in dem Alter, wo der Flaum durch die eigentlichen

Federn ersetzt wird. Sie verläuft entweder rein akut und endet

dann rasch tödlich oder sie wird chronisch und führt nach ver

schieden langer Zeit zum Tode oder allmählich zur Heilung.

Bei der akuten Form liegen die Tiere apathisch da und ver

weigern jegliche Futteraufnahme. Beim Auftreiben gehen sie

auf einem oder beiden Beinen lahm. Meist erkranken nicht

alle Gelenke, am häufigsten erkranken die Sprung- und einzelne

 

Zehengelenke. Sie fühlen sich heiß, geschwollen und. fluktuierend

an und sind sehr schmerzhaft. Auch die Flügelgelenke können

erkranken. Außerdem tritt heftiger Durchfall und oft auch

ein geriuggradiger Bindehautkatarrh hinzu. Nach zwei bis vier

Tagen sterben die Tiere. Bei der chronischen Form tritt der

Durchfall nicht so heftig auf, jedoch magern die Tiere stark

ab, gehen noch lange Zeit steif und bleiben in der Entwicklung

zurück. Pathologisch-anatomisch ist festzustellen eine seröse

oder sero-fibrinöse Gelenkentzündung, eine hämorrhagische

Knochenmarkentzündung und ein Darmkatarrh. Hierzu gesellt

sich bei der chronischen Form noch eine eitrige Knochen

entzündung. Als Ursache dieser meist seuchenhaft auftretenden

Krankheit fand Fr. den-Staphylococcus pyogenes aureus.

Nach Beendigung seiner Untersuchungen fand Fr.‚ daß

bereits Lucet im Jahre 1892 in Frankreich eine gleiche Er

krankung bei jungen Gänsen beobachtet und als deren Erreger

den Staphylococcus pyogenes aureus gefunden hat. (Annales

de l’Institut Pasteur 1892. S. 841——850.)T

Die Behandlung der Krankheit kann sich nach Fr. im

wesentlichen auf prophylaktische Maßnahmen beschränken, näm
lich Trennung gesunder Tiere von denv kranken, Desinfektion

der Aufenthaltsräume, unschädliche Beseitigung der Kadaver

und des Düngers. Rdr.

Weitere Untersuchungen über die Hühnerpest.

Von Dr. Ostertag und Dr. Bugge.

(Zeitschr. i‘. Xnfektionskrsnkh.‚ pures. Krank. u. Hyg. d. Haust.. Bd. ll‚ S. l.)

In vorliegender Arbeit veröffentlichen die Verfasser ihre im

Juni 1903 abgeschlossenen Versuche, aus deren Ergebnissen

folgendes hervorgehoben sei. Die Impfung von fünf Gänsen,

vier Truthühnern und zwei Sperlingen ergab die Empfänglich

keit dieser Tiere für Hühnerpest; die Übertragung gelang nicht

auf Enten, Kaninchen, Meerschweinchen und Mäuse. Die mit

Hühnerpest infizierten Gänse zeigten eigenartige zerebrale

Erscheinungen. Zwei Tiere zeigten die Symptome einer von

den Gliedmaßen zum Kopf fortschreitenden Lähmung, ähnlich

wie die Hühner; schließlich konnten sie sich nicht mehr erheben

und lagen mit gespreizten Flügeln auf dem Boden. Gans 3 litt

am Tag vor dem Tod an tonisch-klonischen Krämpfen und

führte anfallsweise Zwangsbewegungen aus. Ein Tier ließ

kataleptische Erscheinungen erkennen. —— Die Versuche, den

Ansteckungsstofl" der Hühnerpest in Kollodiumsäckchen zu

züchten, sind fehlgeschlagen.

Aus den Untersuchungen geht weiter hervor, daß der An

steckungsstoff der Hühnerpest gegenüber der Einwirkung der

Eintrocknung, in dicker Schicht und gegenüber der Fäulnis viel

größere Widerstandsfähigkeit besitzt, als angenommen worden

ist. Auch die Belichtung des Ansteckungsstofi‘es wendet sich

als einflußlos bis auf seine Zerstörung. Ferner hat sich ergeben,

daß sich das Virus gegen die üblichen chemischen Desinfektions

mittel zwar verschieden, im allgemeinen aber sehr widerstands

fähig verhält. Nur durch Erhitzung auf 700 gelingt seine Zer

störung leicht. Daraus ist für die Praxis der Desinfektion bei

Hühnerpest der Schluß zu ziehen, daß die Desinfektionsmittel

— von denen in erster Linie 5proz. Kreolinwasser und 1 proz.

Sublimatwasser in Betracht kommen — möglichst in heißer

Lösung zur Anwendung zu bringen sind. Richter.
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Tagesgeschichte.

_ Berlin.

Durch Patent vom 6. August ist der Professor an der

tierärztlichen Hochschule zu Berlin, Dr. Robert Ostertag

zum Mitglied des Kaiserlichen Gesundheitsamtes und Dirigenten

der Veterinärabteilung {desselben unter Verleihung des

(‘harakters als Geheimer Regierungsrat ernannt

werden.

VIII. internationaler landwirtschaftlicher Kongreß,

Wien 1907.

Von Franz Markiel, nö. Bezirks-Obertierarzt in Amstetten.

In feierlicher Weise wurde der VIII. internationale landwirt

schaftliche Kongreß, welcher von fast 2000 Mitgliedern besucht

war, im Sitzungssaale des Abgeordnetenhauses am Dienstag, den

‘.21. Mai l. J. eröffnet. Auf der Präsidentenestrade hatten die Mit

glieder des Exekutivkomitees: Ehrenpräsident Graf Ferdinand

Buquoy, Präsident Fürst Auersperg, die Vizepräsidenten Hofrat

Portele, Franz v. Pirko, Ritter von Hohenblum, General

referent Graf Leopold Kolowrat und Sekretär Prof. Häusler,

Dr. Heinrich Frieß, Dr. Karl Hoffmeister und Regierungsrat

Friedrich Strohmer; ferner der Präsident des großen Komitees,

Herrenhausmitglied Prinz Ferdinand Lobkowitz, der ehemalige

französische Ministerpräsident M6line,- Ackerbauminister Graf

Au ersperg und Vizebürgermeister Dr. Neumayer Platz genommen.

Auf den für Ehrengäste reservierten Plätzen bemerkte man u. a.

die Minister Freiherrn v. Bienerth, Dr. v. Derschatta und Dr.

Ritter v. Korytowski, l’olizeiprüsident Ritter v. Hab rda, die

Vertreter der Ministerien und den Vizepräsidenten der k. k. Land

wirtschafts-Gesellschaft in Wien, Freiherrn v. Ehrenfels.

Der Präsident des Exekutivkomitees, Fürst Karl Auersperg,

eröffnete die Sitzung mit einer Ansprache, in der er, abwechselnd

in deutscher und französischer Sprache, die Kongreßteilnehmer als

Präsident des vorbereitenden Komitees auf das herzlichste begrüßte

und die Hoffnung aussprach, daß die österreichischdLand- und

Forstwirtschaft durch eine gründliche Vorbereitung die Ehre ver

dienen werde, so viele hervorragende Berufsgenossen begrüßen

zu können. Fürst Auersperg dankte allen, die dem Kongreß so

wertvolle Dienste geleistet haben und hieß schließlich die Er

schienenen nochmals herzlich willkommen in Österreich.

Hierauf erg'riff Ackerbauminister Graf Auersperg das Wort,

um die Kongreßteilnehmer namens der Regierung zu begrüßen.

In großen lügen gab GrafAuersperg dann ein Bild der Aufgaben

des Kongresses und sprach sodann den Wunsch aus, daß sich die

Teilnehmer an dem Kongreß in Österreich wohl fühlen mögen.

Vizebürgermeister I). Neumayer begrüßte die Gäste namens

der Stadt Wien, entschuldigte das Ausbleiben des Bürgermeisters

und sprach seine Freude und den Dank aus für das zahlreiche

Erscheinen so vieler hervorragender Gelehrten und Notabilitäten.

Dr. Neumayer wiederholte dann die Einladung zum Bankett im

Rathaus und schloß mit dem Wunsch, daß die Beratungen des

Kongresses zum Segen für die Allgemeinheit von bestem Erfolg

begleitet sein mögen.

Auf Vorschlag des gewesenen französischen Ministerpräsidenten

Jules Meline wurde hierauf das Präsidium des Exekutivkomitees

bestehend aus Karl Fürst Auersperg als Präsidenten, Hofrat

I’ortele, Landesausschuß v. Pirko und Alfred Simitsch, Reichs

ritter v. Hohenblum als Vizepräsidenten, ferner Leopold Graf

Kolowrat als Generalrefcrenten, für die gleichen Funktionen des

Kongresses gewählt. Es folgte die Wahl des Ehrenpräsidiums, in

welches Ackerbauminister Leopold Graf Auersperg, der ge—

wesene italienischeAekerbauminister Guido Baccelli, Dr. Bauduin

(Holland), der gewesene belgische Ackerbauminister de Bruyn,

Ferdinand Graf Buquoy, Rafael Marquis (‘appelli (Italien),

königl. ungarischer Ackerbauminister D. v. llan'myi, General

inspektor Cartuyvels van der Linden (Belgien), Ferdinand

Prinz Lobkowitz, Jules llidline und Georg Prinz Schön

aiCh-(‘flrolath (Deutschland) gewählt wurden. Die offiziellen

‘Vertreter der fremden Staaten wurden sodann zu Ehrenvize

 präsidenten, die Vorsitzenden der einzelnen Sektionen und eine

große Anzahl anderer Persönlichkeiten zu Vizepräsidenten des

Kongresses gewählt.

Die meritorischen Beratungen wurden hierauf durch einen Vor

trag des früheren französischen Ackcrbauministers und Minister

präsidenten Jules M61ine‚ über das Thema „Zurück zur Scholle“

eröffnet.

An diesen Vortrag schloß sich der des Hofrates Professor

Dr. v. Schullern über „Internationale Arbeitsverrnittlung“, worauf

dann Siegfried Strakosch einen Vortrag über das Thema „Der

assimilatorische Effekt verschiedener Kulturgcwächse in seiner

Bedeutung für Land- und Volkswirtschaft“ hielt.

Am Nachmittag des ersten Sitzungstages konstituierten sich die

elf Fachsektionen und nahmen ihre Beratungen sofort auf. Es

würde zu weit führen, auf die Referate aller dieser Sektionen näher

einzugehen und die gefaßten Beschlüsse hier zuzuführen, da fast

120 Referate auf dem Kongreß erstattet wurden.

Von besonderer Wichtigkeit für die Tierärzte sind die Ver

handlungen der Sektion IV), Gruppe A und B, über Tierzucht mit

Einschluß des Veterinitrwesens. An den Sitzungen dieser Sektion

beteiligte sich auch eine größere Anzahl österreichischer Tierärzte,

von denen einige Referate erstatteten und andere wieder in die

Debatte eingriffen. Einer ganz besonderen Aufmerksamkeit und

beifälligen Aufnahme erfreute sich das Referat des nö. Landes

tierarztes Saaß, Wien, dessen Ausführungen sachlich und mit.

besonderer Kenntnis auf diesem Gebiete g‘ehalten, namentlich den

Vertretern Belgiens, Rußlaüds und Rumäniens dadurch imponierten,

daß mit so geringen Mitteln so bedeutende Erfolge auf dem Gebiete

der Bekämpfung der Rindertuherkulose in Niederösterreich erzielt

wurden. Über das gleiche Thema referierte ferner Tierarzt Pro

fessor Dr. S c h i ndelka,Wien, Tierarzt Professor Uj h e ly i , Ungarisch

Altenburg und Veterinärinspektionsadjunkt Mullie, Brüssel. Alle

ihre Ausführungen gipfelten darin, daß das Bangsche Verfahren

vor allen anderen Bekämpfungsarten den Vorzug verdiene und

wurden die Resolutionen dieserßerichterstatter genehmigt. Namentlich

die Resolutionen des Referenten Landestierarzt Saaß hatten all—

gemeinen Beifall ‘gefunden. Dieselben‘ lauteh'i ' ‘ '

l. Der Bekämpfung der Weiterverbreitung der Rindertuherkulose

ist sowohl im Interesse der allgemeinen Volkswirtschaft, als auch

der sanitären und veterinären Gesundheitspflege das größte Abgen

merk zuzuwenden.

2‚ Die Einschränkung beziehungsweise Tilgung der Rinder

tuherkulose ist in den einzelnen Kronlündern durch Heranziehung

öffentlicher Mittel anzustreben und soll die Leitung der diesbezüg

lichen Aktionen und Behörden mit eigenen Tierärzten zustehen und

die Einheitlichkeit des Vorgehens durch eine entsprechende Zen

tralisierung des Verfahrens sichern.

3. Das Bangsche Tilgungsverfahren durch Separation der

tuberkulos erkrankten Rinder, durch Verbesserung der Stallhaltung

und durch Heranziehung eines tuberkulosefreien Nachwuchses ist

bestens zu empfehlen.

4. Zur frühzeitigen Austindigmachung tuberkulöser Rinder

empfiehlt sich die Verwendung des Tuberkulins als verläßliches

diagnostisches Mittel, jedoch hat gleichzeitig mit der Tuberkulin

probe cine entsprechende klinische Untersuchung der betreffenden

Rinder durch Tierärzte zu erfolgen.

5. Der Verkauf oder die sonstige Abgabe von tuberkulos er

klärten Rindern an andere Besitzer zu Zucht- oder Nutzungszwecken

ist zu verbieten.

6. Rinder mit offener Tuberkulose sind unter Gewährung einer
Entschädigung aus öffentlichen Mitteln ehestensl der Schlachtung

zuzuführen.

7. in Wirtschaften, wo die Durchführung des Bangschen

Tilgungsverfahrens derzeit noch nicht durchgeführt werden kann,

ist die teilweise Eindämmung der Weiterverbreitung der Rinder

tuherkulose durch Hintanhaltung der Einreichung neu beschaffter

Rinder unter den alten Bestand, durch möglichst seltenes Umstellen

der Rinder auf verschiedene Stände durch gesonderte Unterbringung

der Jungrinder und der Kühe durch Änderung jener Stallungen, in

welchen die Kühe mit den Köpfen gegeneinander aufgestellt oder

in welchen sogenannte Futtertische angebracht sind, durch An
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bringung ausgiebiger Ventilationen und durch reichliche Lüftung der

Stallungen zu empfehlen.

Die Resolutionen des Tierarztes Professor Dr. S c hin d elka decken

sich vollkommen mit den Beschlüssen der tierärztlichen Kongresse

vom Jahre 1899 und 1905, wobei Referent namentlich die Staats

regierungen ersuchte, die Mittel zu ausgedehnten Versuchen flüssig

zu machen, um die Tuberkulosebekämpfung und auch die Schutz

impfung gegen die Tuberkulose unter den verschiedensten Be

dingungen der landwirtschaftlichen Praxis zu erproben.

Zu einer besonders lebhaften Debatte, an der sich fast sämtliche

anwesenden Tierärzte beteiligten, gaben die Referate über das Thema

„Der Einfluß der in den Zuchtgebieten der Alpen errichteten Ab

melkwirtschaften und Molkereien auf die Riradviebzucht daselbst“.

Sämtliche Redner gaben ihrer Meinung dahin Ausdruck, daß die

reinen Abmelkwirtschaften die Viehzucht schädigen und daß eine

zu große Ausbreitung derselben möglichst hintanzuhalten sei. Die

Molkereien sind wohl ein geneignetes Mittel die Milchviehzucht zu

fördern und sollen deshalb vor allem in Zuchtgebieten ausgesprochene

Milchviehrassen und nur dort errichtet werden, wo die Züchter

aufgeklärt genug sind, um über der Milchgewinnung die Aufzucht

nicht zu vernachlässigen.

Aber auch die Referate „Die Alpen als Znchtgebiet für die Ver

sorgung der mitteleuropäischen Viehwirtschaften“ wurden gründlich

und sachlich behandelt und die Debatte darüber förderte in

wesentlichen Punkten eine erfreuliche Übereinstimmung in den An

schauungen der Juristen, Forstleute und Landwirte zutage. _

Die Referate über „Die wirtschaftliche Berechtigung der Land

rassen des Rindes“ haben die: übereinstimmende Ansicht ergeben,

daß es erwünschenswert sei, nicht immer nach Neuem und Fremdem

zu besehen, {sondern den einheimischen Landrassen ein erhöhtes

Interesse zu widmen.j

Ein auch für die Tierärzte interessantes Referat des Grafen

Dominik Hardegg: „Welches Pferd bedarf die Landwirtschaft,

um den Anforderungen eines modernen Betriebes zu genügen?“

entfiel leider wegen Verhinderung des Referenten.

Es folgten hierauf die Referate über „Die Maultierzucht im

rationellen Betriebe der Pferdezucht“ und gipfelten die Resolutionen

in dem Postulate, daß die Förderung der Maultierzucht auch in jenen

Gegenden, die sich dazu eignen und in denen die Maultierzucht

noch verkannt wird, von Staats wegen unterstützt werden möge.

Bei dieser Sitzung führte den Vorsitz der Ministerialveterinär

referent Tierarzt Anton Binder und beteiligte sich an dieser

Debatte mit sehr lichtvollen Ausführungen der Landesveterinär

referent Tierarzt Torre.

Die lelbhafteste Debatte entspann sich nach den Vorträgen der

ReferentenProfessorhfiiller,Liebwerd und Inspektor Ostermaier,

Brünn, welche die Beziehungen zwischen Abmelkwirtschaft und

Viehzucht besprachen.

Die Referenten empfahlen die Beschränkung der Abmelkwirt

' schaften auf bestimmte Gebiete, wo es tunlich ist, die Einführung

gemischten Betriebes und schließlich Arbeitsteilung durch Scheidung

von Zucht- und Nutzgebieten sowie Förderung der Leistungszucht

in ersteren.

Für die Tierärzte von Wichtigkeit war auch die Beratung

milchwirtschaftlicher Fragen. In einem streng sachlichen Referate

gelangte Direktor Kaiser-Wien zum Entschluß, daß eine

hygienische Kontrolle der Milchgewinnung von hohem Werte, jedoch

nicht durch gesetzliche Maßnahmen zu erzwingen, sondern der

freien Entschließung der Landwirte zu überlassen und stets mit

den zumeist niedrigen Milchpreisen in Einklang zu bringen sei.

In der anschließenden Diskussion wurden einige Mittel zur hygie

nischen Milchgewiunung, z. B. „die Verwendung besonderer Melk

eimer“ angeführt; auch manche Bedenken gegen die Durchführbar

keit besonders im Kleinbetrieb geltend gemacht und schließlich die

Frage der Qualitäts- oder Vorzugsmilch wieder einmal angeschnitten.

In dieser Frage wurde mit Stimmenmehrheit ein Antrag Prof.

Happichs angenommen, welcher verlangte, daß Milch nur dann

unter besonderer Bezeichnung verkauft werden dürfe, wenn sie

unter Beobachtung außergewöhnlicher Maßnahmen gewonnen werde.

Der zweite milchwirtschaftliche Vortrag, der von Professor

Dr. Winkler, Wien, gehalten wurde, betraf die Verwendung von

 

Reinkultnren in der Molkereipraxis, der namentlich für die Chemiker

und Molkereiinspektoren von besonderer Bedeutung war.

Tierärztliches Interesse erregte auch das Referat des kais.

Rates Saborsky, Wien, im Einvernehmen mit dem Landesveterinär

referenten, Tierarzt Wittmann, Wien, über „Die Vorkehrungen

beim Eisenbahntransport lebender Tiere“ und fanden die Beschlüsse

der Referenten einmütige Unterstützung der Versammlung. An

der Debatte bei diesem Thema beteiligte sich auch der Veterinär

direktor der Stadt Wien, Tierarzt Anton Toskano, dessen An

träge, mehr vom tierärztlichen Standpunkt gehalten, den Anträgen

der Viehzüchter und Händler in einzelnen Punkten widersprachen.

Es wären noch so manche Referate über Vogelschutz, Fisch

zucht und anderes wichtig, allein aus Mangel an Raum können

dieselben einer näheren Besprechung nicht unterzogen werden.

Der Gesamteindruck, den ein Tierarzt über diesen VIII. land

wirtschaftlichen Kongreß gewinnen mußte, war wohl der, daß die

Landwirtschaft als eine für sich bestehende Wissenschaft im Laufe

der letzten Jahre einen großartigen Aufschwung genommen hat,

und daß namentlich die Tierzucht sich als ein spezielles Fach entw

wickelt hat und daß die Tierärzte der Entwicklung der Landwirt

schaft durch gründliches Selbststudium der Doktrinen [derselben

Rechnung tragen müssen.

Die Tierärzte können [aber dann auch {mit Berechtigung ver

langen, daß ihnen bei internationalen landwirtschaftlichen Kon

gressen ein größerer Spielraum zur Entfaltung ihrer tierzüchterischen

Kenntnisse eingeräumt werde als dies beim Kongreß in Wien der

Fall war. Die internationalen tierärztlichen Kongresse haben jeder

zeit unter ihren Mitgliedern eine große Anzahl Landwirte auf

zuweisen, denn Tierheilkunde und Landwirtschaft sind innig mit

sammen verbunden und die Erfahrungen des einen Standes gereichen

dem anderen zum Nutzen.

Nachdem die wissenschaftliche Bedeutung dieses Kongresses

geschildert wurde, will ich nur noch kurz den heiteren Teil desselben

skizzieren. Die Kongreßteilnehmer wurden mit einem prachtvoll

ausgestatteten Album der Stadt Wien und mit einem Führer durch

dieselbe beschenkt, und am Montag, den 20. Mai, im Kursalon des

Stadtparkes begrüßt, woselbst ein reichhaltiges Buffet und die

feinsten Weine, gespendet von den österreichischen Weinkellereien,

für die leiblichen Bedürfnisse sorgten. Am Dienstag, den 21. Mai,

wurde die Mehrzahl der Teilnehmer in die k. k. Hofburg und die

k. k. Hofoper geladen, während die anderen Mitglieder Venedig

in Wien besuchten. Am Mittwoch, den 22. Mai, fand der Empfang

im Rathaus durch den Bürgermeister der Stadt Wien statt. Der

prachtvolle Festsaal dieses stolzen Bürgerpalastes konnte kaum

die Erschienenen fassen, und an der mit den auserlesensten Blumen

besetzten Tafel und unter den Klängen der ausgezeichneten Salon

kapelle Drescher entwickelte sich eine sehr rege Konversation

unter den Festgästen. Der Empfang durch die Stadt Wien und

die Bewirtung war eine derartige, daß die Vertreter der auswärtigen

Staaten die Gastfreundschaft der schönen Donaustadt gar nicht

genug lobend hervorheben konnten.

Bei den daselbst abgehaltenen Festreden priesen die Redner

die Schönheiten Wiens in schwungvollen Worten und sprachen

begeistert von den großen Taten des Bürgermeisters Dr. Lue ge r,

welcher zum Bedauern aller durch seinen leidenden Zustand ver

hindert war, an diesem festlichen Empfang teilzunehmen. Am

23. Mai hatte eine große Zahl der Mitglieder eine Rundfahrt durch

die Stadt angetreten, Museen und Schatzkammer besichtigt und

abends wurden sämtliche Teilnehmer durch Seine Majestät den

Kaiser in der Hofburg empfangen. Durch den Präsidenten des

Kongresses, Fürst Karl Auersperg, wurden sämtliche Vertreter

auswärtiger Staaten Seiner Majestät vorgestellt und alle mit einer

längeren Ansprache beehrt. Nach einigen Erfrischungen verließen

die Kongreßmitglieder hochbeglückt durch die außerordentliche

Liebenswürdigkeit des Monarchen die prunkvollen Räume der Hof

burg, um die weiteren Stunden der Nacht in den verschiedensten

Vergnügungslokalen der Großstadt zu verbringen. Am Freitag, den

24. Mai, fand ein Ausflug auf den Kahlenberg statt, an dem sich

zahlreiche Mitglieder beteiligten. Sonnabend, den 25. Mai, fand die

feierliche Schlußsitzung im Sitzungssaale des Abgeordnetenhauses

statt und wurde, vorausgesetzt der Zustimmung der deutschen
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Regierung, als nächster Ort des Kongresses unter großer Begeisterung

Berlin gewählt. Abends vereinte zahlreiche Mitglieder ein Fest

bankett im Kursalon, woselbst die üblichen Reden und Toaste

gehalten wurden.

Jubiläum.

Dem Königlichen Departementstierarzt Herrn Veterrinärrat

Waßmann zu Liegnitz überreichte am 28. Juli d. J., anläßlich

seines 25jährigen Jubiläums als beamteter Tierarzt, eine in der

Versammlung der veterinilr-medizinischen Sektion der N. G. zu

Görlitz vom 16. Juni, an der erfreulicherweise auch mehrere der

Sektion noch femstehende Tierärzte des Reg-Bez. Liegnitz teil

nahmen, gewählte -Deputation ein schwer silbernes Kaffeeservice

mit einem Diplom im Namen von 53 Kollegen aller Stände des

Reg-Bez. Liegnitz „als Zeichen der Dankbarkeit und Verehrung für

das liebenswürdige, kollegialische Entgegenkommen, welches sie

stets gefunden haben.“

Mit herzlichen, tiefempfundenen Worten dankte der Jubilar

allen denen, die zur Festgabe beigetragen und sprach seine Freude

über dieses Zeichen der Kollegialität aus.

Auch der liebenswürdigen Frau Gemahlin sprach ein Mitglied

der Deputation unter Überreichung eines prächtigen mit silberner 25

geschmückten Blumenkorbes seinen Dank aus dafür, daß sie dem

Herrn Jubilar stets ein gemütliches Heim geschaffen und dem all

seitig verehrten Herrn Gemahl immer zur Seite gestanden habe.

Möge Herr Veterrinärrat Waßmann noch lange an der Spitze

der beamteten und nichtbeamteten Tierärzte des Reg-Bez, Liegnitz

erhalten bleiben. 1„

Bekanntmachung.

Das von Hamburg aus in das Zollgebiet eingeführte „Coopers

Schafwaschpulver“, das sowohl zur Vertreibung von Ungeziefer

bei den Schafen, wie auch zur Verhütung von Schafkrankheiten

(Bände oder Krätze) dienen soll, ist, wie die Herren Minister der

geistlichen, Unterriehts- und Medizinal-Angelegenheiten und der

M. d. g. A. M. 6404

1uir~'Enm5sis

mitteilen, arsenhaltig und für Menschen und Tiere giftig.*‘Als arsen

haltiges Ungeziefermittel darf dieses Waschpulver nach %18 Abs. 3

der Polizeiverordnung über den Handel mit Giften vom 22. Februar

1906 (Minist.-Bl. f. Med.-Ang. S. 115) nur mit einer in Wasser leicht

löslichen grünen Farbe vermischt feilgehalten oder abgegeben

werden. Tatsächlich wird es aber ungefärbt in den Handel gebracht.

Die Vermischung von „Coopers Schafwaschpulver“ mit grüner Farbe

ist auch dann zu fordern, wenn hierdurch die Anwendung des Mittels

beeinträchtigt oder gar unmöglich gemacht werden sollte. Es stehen

für denselben Zweck noch andere Mittel zur Verfügung.

Berlin, den 16. Juli 1907.

Der Polizei-Präsident.

Im Auftrage? Lewald.

Landwirtschaft durch Erlaß vom 10.Juni d. Js.

Maul- und Klauenseuche um 3l. Juli l907.
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Warnung vor Frellpulvern.

In hessischen Zeitungen finden sich zurzeit halbamtliehe

Warnungen vor den vielfach unter marktechreierischer und wahrheits—

widriger Reklame angepriesenen Viehpulvern und ähnlichen Ge

heimmitteln (Freß-, Milch-, Kraft-, Mastpulvern und dgl.). Es ist:

zu bedauern, daß die Behörde nicht einheitlich vorgeht und einem

Reklamebetrieb wie z. B. dem Brockmannschen in Leipzig, der

in den letzten Jahren der alleinherrschende, nachdem Geo Dötz er

und die Regensburger Bauernfreude verflossen sind, geworden ist,

. das Fundament entzieht. Ebenso wird von Ladenburg bei Mannheim

von einer Firma Schowalter eine Reklame entwickelt, die doch

auch einmal näherer Beachtung würdig wäre. Man macht leider

zu oft die Bemerkung, daß erst, wenn ‘ein solcher Reklamebetrieb

Tausende verdient hat und „das Geschäft gemacht ist“, die Aufsichts—

behörde cinschreitet. Dr. G.

Genossenschaftllches.

Der Warenumsatz der Wirtschaftsgenossenschaft deutscher

Tierärzte E. G. m. b. H. zu Posen betrug im Juli d. J.

18 050,49 M. gegenüber 9775,19 M. im Juli v. J. — Den Mit

gliedern wurden im Juli d. J. 1206,45 M. Rabatte für ent

nommene Waren gutgeschrieben. An Rabatten empfingen die

Mitglieder seit Oktober 1906 bis Ende Juli 1907 8654,89 M. Die

Zahl der eingetragenen Mitglieder beträgt 372.

Marks-Posen.

Personalien.

Auszeichnungen: Es wurden verliehen dem Obcrveterinär Guslar

Hawz'ch in der Schutztruppe für Südwestafrika die Rettungsmcdaille

am Bande, dem Stabsveterinätr Erz/rette, beauftragt mit Wahrnehmung

der Korpsstabsveterinürgeschiifte beim Kommando der Schutztruppe

für Südwestafrika, der Rote Adlerorden vierter Klasse mit Schwertern

am weißen Bande mit schwarzer Einfassung; dem Stabsveterinär

Ludwig, dem Oberveterinär Woltmcmn, beide beim Etappenkommando

‚und dem Oberveterinär Sigl bei der fünften Etappenkompagnie der

Schutztruppe für Slidwestafrika der Königl. Kronenorden vierter

Klasse mit Schwertern am weißen Bande mit schwarzer Einfassung;

dem Oberveterinär Ernst Laubis in der Schutztruppe für Südwest

afrika das Ritterkreuz zweiter Klasse des württembergischen

Friedrichs-Ordens.

Ernennungen: Professor Dr. Robert Usterlag an der Tierärztlichen

Hochschule zu Berlin zum Mitglied des Kaiserlichen Gesundheits

amtes und Dirigenten der Veterinitrabteilung unter Verleihung

des Charakters als Geheimer Regierungsrat; dem Stabsveteriniir

a. D. Schade, zuletzt im Gardereiterregiment, ist der Charakter als

Oberstabsveterinär verliehen worden.

Niederlassungen: Tierarzt Fritz Schachtner in Pillkallen (Ostpr.)

-— Verzogen: Oberveterinär a. D. Helle-Potsdam nach Berlin,

l’otsdamerstr. 77a.

Examina: Das Examen als Tierzuchtinspektor hat br»

standen Dr. med vet. Paul Brendel, l. Ass. a. d. chirurg. Veterinär

klinik der Universität Gießen. — Approbiert: Die Herren Anton

Hause aus Hermannsdorf, Gerhard Kurreng aus Burg, Otto Naucke

aus Magdeburg, Walter Slickdorn aus Bünde in Berlin; Niklaas

Anlom' aus Weener, Karl Ritter aus Ufl‘enheim, August Sickcnd‘ie/r

aus Dissen, ll’aldemar I’ölkel aus Amsdorf, Albredzl Luttcr aus

Berlin, Paul Illcyer aus Barmcn, Ludwig Selnrcrmnnn aus Nottuln,

Conslam. l’eltkamp aus Osterwick i. W.

Vakanzen.

(Vgl. Nr. 31.)

Stellen für emhulstcrlsche Flelschbeschau und Privatpraxis: Daher

(Kreis Stard): Tierarzt. Bewerb. bis zum 21. d. M. an die Polizei—

Verwaltung.

Besetzt: Die Schlachthofstellen Königshütte (Ober-Schlesien) und

Magdeburg.
 

vßl'lutvmrtllch für den Inhalt (exkl. 1nsententeil): Prof. Dr. Schmaltz in Berlin. — Verllg und Eigentum der Verlngsbuchhnndlung von Richard Schont: in Berlin. —

Druck von W. Btlxelllleiu, Berlin.



Die „Berliner 'I‘iorlrstiichs Wochenschrift“ erscheint

wöchentlich im Vsrlsge von Richard Schoetz in

Berlin SW.48, Wilhelmstr. 10. Durch jedes deutsche

Postamt wird dieselbe zum Preise von M. 5,—- vierteljähr

lich (M. 4.88 für die Wochenschrift, 12 Pf. für Bestellgeld)

frei ins Haus geliefert. (Osterreichische Post-Zeitungs

Preislists Nr. 674. Ungarische Nr. 85.)

Tierärztliche

Berliner

Origlnslbeiträge werden mit 50 Ik., in Petitsstz mit

GI lik. für den Bogen honoriert. Alle Manuskripte.

Mitteilungen und redaktionellen Anfragen beliabe nun

zu senden an Prof. Dr. Schmlltz, Berlin, Tierärzt

liche Hochschule, NW., Luisenstrsße 66. Korrekturen,

Rezension-Exemplare und Annoncen dagegen an die

Verlagsbuchhandlung.

Woohauschrifis

 

Redaktion:

Professor Dr. Schmaltz-Berlin

Verantwortlicher Redakteur.

De Bruln Ginge Dr. Jet! Veterinärrat Dr. Leibes Prof. Dr. Peter Veterinärrat Peters Veterinärrat Preuße

Professor Professor Kreistierarzt Deparlernentstisrnr-zt Kreistierarzt Depnrtementstlsrsrzt Depsrtemem_stiornrzt

Utrecht. Hamburg. Charlottenburg. Cöln. Angermiinde. Bromberg. Danz1g.

Dr. Richter Med.-Rat Dr. Roeder Dr. Schlegel Dr. i. Schmidt Reg-Rat Dr. Vogel Zündel

Professor Professor Professor Professor Lnndestierarzt v. Bayern Kreistierarzt

Dresden. Dresden. Freiburg i. Br. Dresden. München. Mlllhauseni. E.

‘Jahrgang 1907.

  

Ausgegeben am 29. August.
 

in halt: Walther: Beobachtungen aus der Praxis über den Eintritt der Brustseucheerreger in den Körper der Pferde.

— lilayr: ‘25proz. Jodipin Merck. — Spamer: Über einen Fall von hochgradiger, allgemeiner Mclano-Sarko

matosc. -— Altmann: Zwerchfellhernie. — Loewenthsl: Ungt‘awohntes Milchgeben einer Stute, ohne daß Trächtig

keit vorliegt. — Referate: Scheunert und Bergholz: Zur Kenntnis der Pankreaskonkremente. — Prettner: Über aktive

und passive lmmunisierung gegen Schweinepest. — Dorn: Operative Behandlung von aktiuomykotischen Neubildungen des

Rindes. — Tagesgesohichts: Bericht über die Wanderversammlung des Vereins beamteter Tierärzte Preußens in Düsseldorf. —

79. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte. —— Aus Frankreich. -— Verschiedenes. -— Plath: Die größeren deutschen

Viehversicherungsgesellschaften am Schluß des Jahres 1906. — Personalien. -— Vakanzen.

 

Beobachtungen aus der Praxis über den Eintritt l am genauesten beim ‘‚Typhus und der Cholera des Menschen

der Brustseucheerreger in den Körper der Pferde.

Von Korpsstabsveterinär Walther in Leipzig.

Ich beabsichtige im folgenden nicht die Brustseuche der

Pferde mit ihren bekannten Erscheinungen zu beschreiben,

sondern lege den Schwerpunkt auf den Eintritt der Krankheits

erreger, so wie sich die Vorgänge in der praktischen Tätigkeit

am Pferdekörper zeigen. Auch die Krankheitserreger selbst,

ihre Fortpflanzung, ihre eigene Giftbildung usw. soll uns hier

nicht interessieren; wir überlassen diese Forschungen den hier

zu berufenen Bakteriologen. Vor allem ist dem Praktiker zu

wissen notwendig, wie gelangen die Erreger der Krankheit in

den Körper der Pferde‘?

Zur besseren Anschauung lassen sich die unzähligen kleinen

Lebewesen nach ihrem Verhalten, wie sie in den Körper ein

dringen, in drei Gruppen teilen. Damit soll nicht gesagt sein,

daß sie nur eine Eingangspforte haben. Wir wissen z. B. vom

Rotzbazillus, daß er von den Atmungsorganen oder von der

äußeren Haut seinen Eingang finden kann. Die größte Mannig

faltigkeit der Eingangspforten bietet aber die Tuberkulose, die

äußere Haut, die. Schleimhäute der Atmungs-, Verdauungs- und
der GenitalwegeÄ stehen ihrem Erreger offen. Bei allen An

steckungen ist der maßgebende Hauptfaktor die Empfänglichkeit

für den Krankheitserreger. Wir wissen vom praktischen Ge

sichtspunkte, daß die Empfänglichkeit für die bisher bekannten

ansteckenden Krankheiten der Tiere ungemein verschieden ist.

Für bestimmte Infektionskrankheiten sind nur bestimmte Tier

spezies empfänglich, d. h. der spezifische Krankheitserreger ist

nur imstande, in bestimmten Tieren eine typische Krankheit zu

entfalten. So sind z. B. Tiere gegen gewisse menschliche In

fektionskrankheiten unempiänglich. Kehren wir zu unserer Frage

zurück. Die eine Gruppe von Krankheitserregern nimmt ihren

Weg von dem Verdauungsapparat aus, der in dieser Hinsicht

l bekannt ist. Ihre Erreger wandern hauptsächlich mit dem Trink

und Gebrauchswasser besonders vom Mund aus in den Körper

und verlassen ihn mit dem Darminhalt und dem Nierensekret.

Der Eintritt der zweiten Gruppe der Erreger geschieht

durch die verletzte äußere Haut und Schleimhaut, wie wir das

vom Starrkrampf, Rotz, Tollwut genügend kennen.

Die dritte Gruppe der Erreger nimmt ihren Eingang von

den Atmungsorganen aus.

Wir haben die Erreger schematisch in drei Gruppen geteilt.

Sie haben aber das Gemeinsame, daß sie an ihrer Eintrittsstelle

Reaktion im Körper erzeugen. Diese örtliche Reaktion ist be

sonders bei der Brustseuche leicht zu erkennen. Unter den

unzähligen Patienten, die ich daraufhin beobachtet habe, traten

stets die Rachenerkrankungen zuerst augenscheinlich hervor.

Ja, ich habe beim Durchsehen der Pferde in den Stallungen

darauf hingewiesen, daß das mir verdächtig erscheinende Pferd

am nächsten oder übernächsten Tage Steigerung der inneren

Körperwärme haben werde, was auch eintraf.

Die charakteristischen Erscheinungen sind, daß die infi

zierten Pferde den Kopf und Hals etwas gestreckt halten, öfter

schwach husten und in der Schlund- und Kehlkopfgegend

Schmerzen haben. Außerdem ist die Kau- und Abschluck

bewegung beeinträchtigt.

Die Erfahrungen und Beobachtungen lehren, daß die Erreger

der Brustseuche zerstäubt oder mit schleimig-eitrigem Auswurf

aus den Respirationsorganen befördert werden. Betrachten wir

nun die Verbreitung der Brustseuche vom praktischen Stand

punkt. so tritt augenscheinlich hervor, daß dabei zweifellos die

Flüchtigkeit des Erregers, seine leichte Haftbarkeit an den

Schleimhäuten der oberen Luftwege und der lymphatische Rachen

ring zur Aufnahme besonders geeignet ist. Um andere Aus

legung über die Flüchtigkeit des Krankheitsstofi‘s zu verhüten,

 

möchte ich hier betonen, daß nicht dieser flüchtig ist, sondern.
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daß er an Staub und dergleichen Teilchen haftet, die aufgewirbelt

mit der Luft weiter getragen werden. Das hat der Herr Ober

medizinalrat Prof. Dr. Lorenz in scharfsinniger Weise bekannt

gegeben. Er hat besonders auf den Putzstaub der Pferde als

den Träger der Krankheitserreger erkannt. Jeder erfahrene

Praktiker wird ohne weiteres zugeben, daß diese Beobachtung

die einzig richtige sein wird. Sie führt uns auf bestimmte

Wege, von welchen man große Erfolge erwarten kann.

Wie es nun kommt, daß gerade bei der Brustseuche die in

ganz entfernten Ecken stehenden Pferde aufl'ällig früher erkranken,

so ist dies dahin zu erklären, daß der aufgewirbelte Krankheits

erreger mit seinem Träger in der ruhiger stehenden Luft in den

Ecken sich länger aufhalten kann. Der Körper hat somit mehr

Gelegenheit, den Krankheitsstoff aufzunehmen, während das in

der Mitte des Stalles, oder unter den Fenstern, Ventilationsvor

richtungen usw. nicht so günstig ist.

Daß der Erreger der Brustseuche auch an leblosen Gegen

stünden, Kleidern, Wäsche und sonstigen Effekten haftet, und

durch sie verbreitet werden {kann, ist eine bekannte Tatsache,

die mancher Kollege erfahren haben wird. Hierzu nur ein Bei

spiel: In einen Bestand von 22 Pferden wurde ein frisch gekauftes

Pferd gestellt. Nach einiger Zeit erkrankten die übrigen Pferde

unter den bekannten Erscheinungen der Brustseuche. Nach

meiner Untersuchung der Patienten ging ich in das 4Kilometer

entfernte Dorf G., um in mehreren Höfen kranke Rinder zu

untersuchen. Zuletzt ersuchte mich noch ein Besitzer ein Pferd

zu besichtigen. Das Tier hatte eine sehr schmerzhafte Schlag

wunde am rechten Vorarm. Der Zustand war so, daß ich es

in seinem Stande untersuchen mußte. Nach 14 Tagen war die

Brustseuche in diesem Stall. Es erkrankten sämtliche Pferde.

In der kleinen Garnison und deren Umgebiing kannte ich fast

jedes Pferd. Auch wußte ich genau, daß seit Jahren keine an

steckenden Pferdekrankheiten vorgekommen waren. Da ich die

Untersuchung direkt unter dem Kopf des Pferdes ausführen

mußte, so waren zweifellos die an meinen Kleidern befindlichen

Krankheitserreger mit der eingeatmeten Luft dem Pferde zuge

führt worden.

Sehen wir uns nochmals den Nasenrachenraum an, wie er

den äußeren Einflüssen am meisten preisgegeben ist, und wie

er besonders die Fähigkeit zum Anhaften und zur Aufnahme

niederer Organismen besitzt. Der lymphatische Rachenring hat

von der Natur die Aufgabe, die eindringenden niederen Lebe

wesen aufzuhalten, zu vernichten und den drohenden Eintritt

in den Körper zu verhüten. Gelingt die Abwehr nicht, dann

folgt mit Hilfe der Blut- und Lymphbahn die allgemeine Infektion,

die sich dem Praktiker als Fieberausbruch zu erkennen gibt.

Weiter zeigt der Brustsenchepatient stets charakteristische

Begleiterscheinungen, wie steifen, schleppenden, schwankenden,

mühsamen Gang. Die Ursache liegt hier in den gespannten

und gereizten Muskel- und Schenkelfaszien, die hemmend auf

ihre Teile einwirken. Ferner ist an den Bruststmchepatienten

auffällig, daß besonders Brustfell, Herzbeutel, Eudocart und bei

Komplikationen die Gelenkkapseln und Sehnenscheiden mehr

oder weniger mit ergriffen werden. Warum die fibrösen Gewebe

bei der Brustseuche stets mitleiden, möchte doch das Krankheits

gift als Ursache angesehen werden, welches einen besonderen

Reiz auf dieses Gewebe ausübt. Ob das seinen Grund im

anatomischen Bau, wahrscheinlich Zellenarmut, hat, lä.ßt sich

hier nicht sagen. In den schweren Seuchengltngen zu Ende

 

 

der 70er und Anfang der 80er Jahre waren alle sichtbaren

Schleimhäute der influenzakranken Pferde apfelsinen-zitronengelb

getärbt, wie sie in keinem der folgenden Seuchenausbrüche ge

sehen worden sind. Auch die Hinterleibsorgane waren damals

ziemlich schwer mitergrifi‘en. Da glaubten einige Gelehrte und

Praktiker, daß der Krankheitsstofl‘ der Influenza der Pferde vom

Darmkanal seinen Eingang in den Körper findet. Diese Auf

fassung ist auch später einigemal bekannt gegeben worden.

Daß der Erreger der Brustseuche seinen Eingang in den

Körper von den Verdauungsorganen aus wählen soll, läßt sich

durch die praktischen Erfahrungen absolut nicht annehmen.

Wir wissen, daß jeder Seuchengang seinen eigenen Charakter

hat, d. h. es tritt die katarrhalische oder die nervöse, gastrische,

septische Krankheitsform mehr oder weniger heftig in den

Vordergrund. Wir sehen ferner beim Eintritt der Krankheit

mitunter Schüttelfrost, Unruhe, öfteres Niederlegen der Pferde usw.

auftreten. Es sind das Erscheinungen, die nie auf Kolik (Leib

schmerzen) zurückgeführt werden können, sondern sie sind als

ein ängstliches Unbehagen der Patienten anzusehen, welches

sich auch an ihrem klagenden Blick ausspricht. Dabei zeigen

die Hinterleibsorgane keinerlei krankhafte Störungen. Nur bei

dem Übergang zur Besserung bekommen die Patienten mitunter

kolikartige Zufälle, sogar mit heftigen Entleerungen.

Hervorheben will ich noch, daß der Einfluß auf den Körper:

wie Erkältung, Zugluft, Überhitzung, Einatmen von scharfen

Gasen, heute als altmodische, unwissenschaftliche Vorstellung

belächelt wird. Jeder Einsichtige aber weiß, daß diese Momente

für das Zustandekommen einer Infektion überaus wichtig, ja

notwendig sind. Sie bereiten den Körper zur Aufnahme des

Krankheitsstoffes vor.

Ich eile zum Schluß. So kurz ‘als möglich gelbe ich die

praktischen Tatsachen bekannt mit dem Wunsche, daß zur Be

kämpfung der gefährlichen Pferdeseuche wissenschaftliche Ein

sicht und praktische Erfahrungen auch fernerhin Hand in Hand

arbeiten möchten.

25 proz. lodipin Merck.

Von Ludwlg Mayr, Stadt- und Distriktstierarzt in Rosenfeld.

Im Anschluß an die in Nr. 14 der B. T. W. erfolgte Ver

öffentlichung über Jodipin Merck von seiten des Herrn Kollegen

Römer in Glatz will auch ich kurz meine Erfahrungen über

dieses Präparat hier niederlegen:

Wenn man die Literatur über Jodipin verfolgt, so könnte

man meinen, man hätte nun glücklich ein Mittelchen gefunden,

das gewissermaßen Tote zum Leben erweckt, ein Universal

mittel. So berichten namentlich Humanmediziner in sehr zahl

reichen Krankheitsfällen von der vorzüglichen Wirkung des

Jodipins auf den Organismus, insbesondere bei Lungenemphysem,

Asthma bronchiale, Bronchitis, Skrophulose. Ein günstiges An

wendungsgebiet des Jodipins, sagt die Literatur, bilden auch

die tuberkulösen Affektionen, allgemeiner sowie lokaler Natur,

so bei Phtisis incipiens, Adenitis tuberculosa, Osteomyelitis,

Coxitis. Den Heilwert des Jodipins bei Phtisis bestätigt

Hauptmann, indem er konstatiert, notorisch tuberkulöse Rinder

durch Injektion großer Jodipinmengen binnen weniger Wochen

kuriert zu haben. Weiterhin erstreckt sich die günstige thera

peutische Wirkung auf schwere Erkrankungen des Gefäß

systems: Arteriosklerose, Aneurysmen, Bleikolik, Endarteriitis
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sollen mit bestem Erfolge durch Jodipin behandelt werden sein.

Ferner sei dieses Additionsprodukt aus Jod und Sesamöl haupt

sächlich indiziert bei Erkrankungen des Nervensystems, ins

besondere bei solchen auf gonorrhoischer Basis, Ischias, Inter

kostalneuralgie, Polyneuritis, rheumatoiden Arthritiden usw.

Die größte Domäne für Jodipin bilden jedoch syphilitische Er

krankungen aller Art, namentlich seien die tertiär syphilitischen

Formen in außerordentlich günstiger Weise beeinflußt worden.

In außerordentlich vielen Fällen leistete nach diesen Berichten

die Jodipinmedikation Großartiges. Trotz dieser hervorragenden

Erfolge, die auch auf veterinärmedizinischem Gebiete mannig

fach gemeldet wurden bei den verschiedensten Leiden, wo ehe

dem Jod als Tinktur, so]. Lngoli usw., wirken sollte, so bei Akti

nomykose, Druse, Lebercirrhose, Lungenemphysem bzw. Asthma

bronchiale, Darmmykosen usw., stand ich diesem Präparat ur

sprünglich, auch seines hohen Preises wegen, sehr skeptisch

gegenüber, sicherlich aber mit Unrecht.

Nun habe ich selbst in vielen Fällen die ganz hervor

ragende Wirkung des Jodipins studiert und als den Berichten

entsprechend gefunden. Tuberkulose ‘zu heilen, versuchte ich

allerdings gar nicht. Ich betone hiermit ausdrücklich, daß sich

meine Erfahrungen in der Jodipintherapie ausschließlich auf

deren externe Medikation beschränken; ich arbeitete mit Jodipin

25 proz. pro usu veterinario, nur subkutan und zwar in erster

Linie, und angefeuert durch die günstigen Erfolge, die

Dr. Mitteldorf-Donauwörth mit diesem Arzneikörper erzielte,

bei Aktinomykose des Rindes.

Strahlenpilzerkrankung, die namentlich beim schwäbischen

Fleckvieh, bei Simmenthalern verhältnismäßig sehr häufig vor

kommt, und zwar in der Form, daß die parotideale Lymphdrüse

entweder links oder recht aktinomykotisch verändert wird, be

handelte ich ganz genau nach der Mitteldorfschen Methode

(vgl. B. T. \V., Jahrg. 1904, Nr. 7). Glossitis actinomy—

cotica, namentlich in vorgeschrittenem Stadium, behandelte ich

nicht durch Jodipininjektionen in die Zungenmuskulatur, sondern

am besten nach der Immingerschen Methode durch rücksichts

lose und tiefgehende Skaritikation in der Längsrichtung der

Zungenmuskulatur und gründliche Bepinselung der Operations

wunden mit Jodtinktur. Auf diese Weise kommt man schnell

und sicher und meiner Ansicht nach weit billiger als mit

Jodipin zum Ziele.

Diese vorerwähnten Aktinomykomc der parotidealen Lymph

drüsen sitzen gewöhnlich mit breiter Basis auf, so daß sie

wohl sehr schwer exstirpierbar wären. Durch direkte Ein

verleibung von Jodipin in das Aktinomykom wurde nun dies

veränderte Gewebe so beeinflußt, daß ca. 8 Tage nach der

Jodipininjektion in dem Geschwulstrayon eine fast abgekapselte,

unschwer operable Geschwulst von harter Beschaffenheit daraus

wurde. Rezidive war in keinem Falle eingetreten.

Sehr gerne arbeitete ich mit 25 proz. Jodipin bei Druse

der Pferde, weil ich gerade hier hervorragende Erfolge erzielt

habe. Im nachfolgenden möchte ich kurz zwei schwere Fälle

von Druse beschreiben, deshalb, weil es tatsächlich zwei Todes

kandidaten waren, die nur durch Jodipintherapie gerettet wurden.

Fall l. Am 27. April 1906 wurde ich zum Gutsbesitzer

B. in J. zu einem 9 jährigen Schimmelwallach gerufen, welcher

mit den bekannten Komplikationen an sehr schwerer Druse er

krankt war. Das Allgemeinbefinden war sehr schlecht, Exitus letalis

 

steht zu befürchten,Futteraufnalnne völlig sistiert, hohes Infektions

fieber, das Tier vermag sich nur mit Mühe kurze Zeit stehend

zu halten, infolge sehr schmerzhafter Schwellungen der Gelenke,

speziell der Karpal- und. Parsalgelenke, den Folgen hochgradiger

Synovitis. Die pektorale Untersuchung ließ an den Brust

organen nichts Abnormes vermuten, der Herzschlag war stark

pochend, sonst keine Anomalie am Herzen. Trotzdem unterließ

ich nicht, dem Patienten Cofl‘öino natr. salicyl. (0,5: 10 Aqu. d.)

subkutan einzuverleiben, obgleich auch die Prognose nahezu

infaust war. An den verschiedenen Körperstellen, eine Viertel

stunde nach der Cofi"öininjektion, brachte ich dem Pferde an

den beiden Halsseiten, den beiden Brustwänden, den Karpal

und Tarsalgelenken und in die Glutäalgegend je 10 ccm

25 proz. Jodipin p. u. v. subkutan bei. Auf diese Weise appli

zierte ich also dem Tier 100 ccm Jodipin auf einmal, mithin

25 g Jod. Die subkutane Einverleibung gelang sehr leicht,

wenn das Jodipin vorher auf Körperwärme erwärmt war, womit

es ganz gut flüssig wurde. Außerdem muß die Injektionsnadel

kräftig sein und ein relativ weites Lumen haben. Eine Des

infektion der Haut an den Einstichen unterließ ich absichtlich.

Tags darauf erhielt ich vom Besitzer des Patienten Bescheid,

das Pferd befinde sich seiner Ansicht nach bedeutend besser.

Auf der Höhe der Infektion brachte also das Jodipin den sicht

barsten Erfolg, von dem ich mich am dritten Behandlungstage

selbst überzeugte. Das Allgemeinbefinden war bedeutend besser,

das vorher völlig apathische Tier zeigte wieder ganz normale

Regungen des Sensoriums, Futter- und Getränkaufnahme gut;

die Gelenkschwellungen waren bedeutend zurückgegangen. Daß

der Organismus des Patienten wohl noch stark unter der Jod

wirkung steht von der ersten Injektion, hielt mich dennoch

nicht ab, dem Tiere nun am dritten Tage fünfmal je 10 ccm

Jodipin abermals an verschiedenen Stellen subkutan zu geben.

Nach acht Tagen stellte ich den Patienten als völlig geheilt

außer Behandlung.

Fall 2 betraf eine achtjährige Brauustute, Halbblüter, die

ebenfalls an dieser schweren Streptococceninfektion litt. (Juni

vorigen Jahres.) Allgemeinbefinden schlecht, Futteraufnahme

ganz minimal, Getränkaufnahme besser. Erscheinungen einer

hochgradigen Pharyngitis, Schlingbeschwerden, Regurgitieren

des Wassers und Futters; das Pferd erscheint infolge der ent

zündlichen Schwellungen am Kopf, namentlich an der unteren‘

Ohrdriisengegend und der phlegmonösen Schwellung der Kopf

haut ganz entstellt. Die retropharyngealen und subparotidealen

Lymphdrüsen stark geschwollen, desgleichen Lippen und Backen.

Brustorgane intakt. Schwere Dyspnoe; die Schwellung erstreckt

sich über die Vorderbrust gegen den Unterbauch, Flanke und

Euter, dicht unter der Scheide sitzt ein mannsfaustgroßer

Abszeß, der nach sofortiger Eröffnung dickflüssigen, grünlichen

Eiter entleert.

Epikrise: Schwere Streptococceninfektion mit Metastati

sierungen in den Gelenken, was wohl den pyämischen Charakter

signifiziert. Prognose sehr schlecht.

Therapie: Intravenöse Collargolinjektion nutzlos, andern

Tags 25proz. Jodipin 100,0 auf einmal an verschiedenen Körper

stellen subkutan. Innerlich Acetonilis je 25,0 morgens und

abends. Nach vier Tagen abermals 100 g Jodipin subkutan.

Auch in diesem Falle versagte Jodipin nicht. Nach Eröffnung

zahlreicher Abszesse wurde Patient nach 16 Tagen als völlig

geheilt abgegeben.

‘ä
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Die Jodipinwirkung ist meiner Ansicht nach in beiden

Fällen unverkennbar.

Bemerkt sei noch ausdrücklich, daß ich auf Grund dieser

subkutanen Jodipininjektionen gar nie derartige umfangreiche

Schwellungen beobachten konnte, wie Kollege Römer-Glatz

mitteilt. Abszedieruugen bekam ich bei den vielen Jodipin

injektionen niemals, wohl aber leichte Iniiltrationen der Sub

cutis, die aber nach wenigen Tagen ohne besondere Therapie

von selbst zur Resorption gelangten. Beim Rinde konnte ich

auch diese nebensiichlichen Intiltratiouen nicht bemerken. Darin

wird man wohl Herrn Kollegen Römer recht geben müssen, '

wenn er sagt, es sei dringend zu empfehlen, die Besitzer auf

den relativ hohen Preis aufmerksam zu machen, zumal da mit

100 oder 200 g gar nicht viel anzufangen ist, insbesondere,

wenn neben der subkutanen Medikation noch innerlich gegeben

wird. Trotzdem möchte ich dieses vorzügliche Medikament in

unserm Arzneischatze nicht missen, und es jedem Kollegen zur

ausgedehntesten Verwendung empfehlen, nicht nur bei Todes

kandidaten. Nach meinen Erfahrungen ist Jodipin, und dies

kommt für den Landpraktiker viel in Betracht, außerordentlich

dankbar. Es wird nun auch so ziemlich jeder Besitzer mit

dem relativ hohen Preis einverstanden sein „wenn’s nur hilft“.

Über einen Fall von hochgradiger, allgemeiner

Melano-Sarkomatose.

Von Georg Spamer,Assistenztierarzt am Schlachthof zu Mühlheim a. Rh.

Dem hiesigen städtischen Schlachthof wurde eine ca.

zwanzigjährige Schimmelstute zur Schlachtung zugeführt. Bei

der,Untersuchung des lebenden ‚Tieres fand sich ‘die Umgebung

des Afters, der Scheide und die ventrale Fläche des Schweifes

besetzt mit zahlreichen, wallnuß- bis faustgroßen derben Tumoren,

die ihren Sitz teilweise im Unterhautbindegewebe und teilweise

in der Muskulatur hatten. Die oberflächlich gelegenen Tumoren

schimmerten schwarz durch die Haut durch.

Bei der Untersuchung nach der Schlachtung zeigte die Milz

hochgradige Veränderungen. Sie hatte das enorme Gewicht

von 23 kg. Die große Kathete war 45 cm, die kleine 25 und

die Hypothenuse 80 cm lang. Die Oberfläche war höckerig.

Auf dem Schnitt erwies sich die Milz durchsetzt mit zahlreichen,

faustgroßen Tumoren, die sich durch ihre pechschwarze Farbe

von der übrigen braunroten Milzpulpa abhoben. In der Leber

saßen ebenfalls multiple, schwarze, metastatische Knötchen, die

jedoch die Größe einer Haselnuß nicht überschritten. Das Leber

gewebe war grauschwarz. Die Darmbein-, Lendendrüsen und

sämtliche Fleischlymphdriisen waren stark vergrößert und schwarz

pigmentiert. Selbst die Skelettmuskulatur zeigte vereinzelt

schwarze Pigmentflecken. Anffallenderweise war trotz dieser

hochgradigen Veränderungen der Nährzustaud des Tieres nur

wenig beeinträchtigt.

Zwerchfellhernie.

Von Altmann, prakt. Tierarzt in Gardelegen.

Am 17. Juni d. J. morgens wurde ich von dem Grund

besitzer E. nach N. gerufen zur Behandlung eines seiner Pferde,

Auf Befragen erklärte mir der Besitzer des Pferdes —— 4jähriger

Rappwallach -—, daß es nicht gefressen habe und sich unruhig

zeige. Er glaube, es könne das Wasser nicht los werden.

 

Darmgeräusche waren auf beiden Seiten normal, Kot wurde

häufiger abgesetzt. Bei der manuellen Untersuchung des Mast

darms konnte ich eine pralle Füllung der Harnblase feststellen.

Bei Druck auf die Blase entleerte sich stoßweise in dünnem

Strahl und unter starkem Stöhnen nur etwas Harn, so daß die

Blase prall gefüllt blieb. So konnte die Blase im Verlauf des

ganzen Tages und auch noch des anderen Tages durch Druck

vom Mastdarm aus stets nur mangelhaft entleert werden. Das

Tier schachtete häufig aus, nahm die Stellung ein, als ob es

urinieren wolle, preßte sehr stark, wobei es laut stöhnte, Urin

wurde aber nicht abgesetzt. Am 18. Juni abends gegen 9 Uhr

ging das Pferd ohne Todeskampf ein.

Die am anderen Morgen von mir vorgenommene Sektion

zeitigte ein ganz anderes Ergebnis, als ich aus dem behandelten

Leiden schließen mußte. Harnblase und Därme waren normal.

Bei Exzentration des stark gefüllten Magens fand ich einen

linksseitigen Zwerchfellbruch. Durch die talergroße Bruch

pforte waren eine 3/, m lange, schwarzrot gefärbte Dünndarm

schlinge, über die Hälfte des Netzes und die Milzspitze in

die Brnsthöhle getreten. Der Rand der Bruchöii‘nung war

sehr derb, grauweiß, ganz glatt und knirschte wie beim

Durchschneiden von Knorpel. Der eintretende Schenkel des

Darmes war an der Durchtrittsstelle in einer Länge von

4,7 cm stark verengt, grauweiß gefärbt und die Wandung

0,4 cm dick. Der austretende Schenkel hatte eine 2 mm breite,

flache Einschnürung, welche fast nur an der grauen Färbung

zu erkennen war. Das Netz war mit Lunge und Rippenwand

fest verwachsen. Die Milzspitze war von dem in der Bauch

höhle liegenden Körper vollständig abgeschnürt, sie hatte die

Form und Größe einer Schafmilz. Mit dem Milzkörper war sie

durch einen grauweißen, schmalen bandartigen Strang ver

bunden, an dem man irgendwelche Milzstriktur nicht mehr er

kennen konnte. Die Länge des Stranges betrug 8,7 cm.

Aus diesen Erscheinungen läßt sich schließen, daß die

Hernie schon lange Zeit vor der Erkrankung des Tieres be

standen haben muß. Atemheschwerden hat das Pferd nie ge

zeigt, gefressen hat es stets gut, aber nicht viel bekommen.

Ungewohntes Milchgeben einer Stute, ohne daß

Trächtigkeit vorliegt.

Von Tierarzt Loewenthal-Franstadt.

Im Juni d. J. untersuchte ich hier eine Stute des Land

wirtes J. aus N. hiesigen Kreises, welche, ohne tragend zu sein

oder gefohlt zu haben, seit ca. drei Monaten ein volles Euter

hat, aus dem sich die Milch teils tropfenweise, teils in dünnem

Strahl entleert. Die Stute befindet sich seit ca. sechs Jahren

in dem Besitze des J., war vorher sechs Jahre Droschkenpferd

und hat auch früher, soweit es dem jetzigen Besitzer bekannt

ist, nie ein Fohlen gehabt.

Nach Aussage des J. schwoll Anfang März d. J. die rechte

Euterhälfte an, an deren Zitzenöt'fnungen er Milchtropfen bemerkte.

Zirka 14 Tage später zeigten sich an der linken Euterhälfte

dieselben Erscheinungen. Obwohl die Stute nach wie vor gut

fraß, ist in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des

Nährzustandes eingetreten.

Besagtes Pferd ist eine braune Stute gewöhnlichen

Schlages, ca. 13—15 Jahre alt und befindet sich in mäßig gutem

Nährzustand. Anzeigen einer inneren Erkrankung lagen nach
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meiner Untersuchung nicht vor; ebenso waren durch die rektale

und vaginale Untersuchung weder eine Trächtigkeit noch abnorme

Veränderungen festzustellen. Das Euter der Stute war prall

und voll, wie das einer säugendeu Mutterstute. An den Zitzen

ö'fl‘nungen beider Euter-hälfmn zeigten sich bald ‘Milchtropfen,

bald entleerte sich die Milch daraus in dünnen Strahlen.

Da der Besitzer den Rückgang im Ernährungszustande,

mehr dem Ablaufen der Milch, als der starken Arbeitsleistung,

welcher die Stute gerade in der letzten, warmen Zeit ausgesetzt

war, zuschrieb, verordnete ich neben Schonung des Tieres eine

tägliche Einreibung des Euters mit 10 proz. Rosmarinspiritus.

Acht Tage später teilte mir der Besitzer mit, daß sich bereits

am sechsten Tage nach Einleitung der Behandlung die Milch

verloren hätte.

R e f e r a t e.

(Aus dem physiologisch-chcmischen Institut der Tierärztlichen

Hochschule zu Dresden.)

Zur Kenntnis der Pankreaskonkremente.

Von Arthur Scheunert und Robert Bergholz.

(lioppvScylcrs Zcitsclll'. für physiolog. (Iheln'u Bd. 52, Heft 3 u 4.)

Bei Tieren und insbesondere beim Rind sind Pankreas

konkremente ziemlich selten beobachtet worden. In der über

wiegenden Anzahl bestehen dieselben aus kohlensaurem und

phosphorsaurem Kalzium mit geringen Beimengungen von

organischen Substanzen (Fett, Protein, Cholesterin, Pigmenten

etc); die Minderzahl zeigt ein Vorherrschen der organischen

Bestandteile genannter Art und Spuren kohlen- bzw. phosphor

sauren Kalkes. Man kann also mit Recht von anorganischen und

organischen Pankreassteinen sprechen.

Die Verfasser beschreiben nun drei weitere Fälle von

anorganischen Pankreaskonkrementen des Rindes.

l. Das‘ betreffende Pankreas stellt sich als ein total mit

festen Massen gefüllter häufiger Sack dar, an dem nur noch

ganz geringe Mengen von Drüsensubstanz wahrzunehmen sind.

Der Inhalt besteht aus griesartigen Massen und Konkrementen

von Sandkorn- bis Haselnußgröße. Die Farbe ist rein weiß,

die Form ist zumeist die eines Tetraeders mit abgerundeten

Ecken und Kanten. Die Flächen sind in der Hauptsache glatt

poliert. Der Durchschnitt ergibt einen festen Kern und kon

zentrische Lagen. Die Analyse läßt fast ausschließlich kohlen

rauren Kalk mit einer geringen Beimengung von phosphor

saurem Kalk und stickstoifhaltigen Substanzen und Fett er

kennen. '

2. Es handelt sich um zwei aus einem Rinderpankreas

stammende Steine von runder Gestalt und rauher Oberfläche.

Gesamtgewicht 1,02 g Hauptbestandteil ist Kalziumkarbonat.

3. Die Konkremente sitzen besonders in den Ausführungs

gängen. Sie haben ein gelblich rotes Aussehen und sind sehr

kleine, harte, eckige Gebilde. Die elf untersuchten Steine

wiegen zusammen nur 0,3 g. Auch hier ist fast nur kohlen

saurer Kalk vorhanden. Der die rötliche Farbe be’dingende

Steif kann nicht ermittelt werden; Eisen ist nicht zugegen.

Die Entstehungsursachen der Pankreassteine bei unseren

Tieren sind nicht genügend bekannt. Am ehesten können noch

Entziindungsvorgänge im Duodenum in Betracht kommen,

welche zur Verstopfung des Pankreasganges durch Schwellung

und somit zur Sekretstauung Anlaß geben können analog dem

sogenannten Stauungsikterus. Denselben Erfolg bedingen Ent

 

zündungen, welche vom Darm aus auf das Pankreas über‘

kriechen. Experimentell ist übrigens von Pende am Kaninchen

nachgewiesen werden, daß Uuterbindungsstauung Verödung des

Pankreas und Konkrementbildung hervorrufen kann.

J. Schmidt.

Über aktive und passive Immunisierung gegen

Schweinepest.

Von M. Prettner, Tierarzt in Prag.

(Zellschr. für Infekliouskr , paras. Krankh. u. Hyg. der Hauen, Hd. I., S. 451.)

Nach Bail produzieren die den Organismus angreifenden

Bakterien gewisse Stoffe, Aggressine, die als Kampfmittel der

Bakterien gegen die Schutzkräfte des Organismus anzusehen

sind. Die Aggressine werden hauptsächlich an der Infektions

stelle gebildet, durch sie werden die an der Infektionsstelle auf

tretenden Flüssigkeiten in Verbindung mit den betreffenden

Bakterien viel stärker infektiös, als es die Bakterien allein sind.

Mit Hilfe solcher aggressinhaltiger (sterilisierter) Exsudate sind

Immunisierungsversuche gegen Geflügelcholera. und Milzbrand

gelungen; auch bei Schweineseuche waren die Erfolge ermutigend.

— Mit dieser Immunisierung durch bakterienfreie Exsudate hat

die Schutzimpfung gegen Tierseuchen einen Fortschritt gemacht.

— In vorliegender Arbeit legt Prettner seine Untersuchungen

dar, die die Immunisierung gegen Schweinepest auf der

Grundlage dieser Aggressintheorie betreffen. P. stellt zunächst

fest, daß die Erzeugung guter Schweinepestexsudate am sichersten

durch die intraperitoneale Impfung gelingt und daß das Meer

schweinchen das empfänglichste Tier ist. — Er ging dann über

zur Immunisierung von Schweinen mit diesem bakterienfreien

Exsudat. Es zeigte sich, daß nur das mit vollvirulenten

‘Kultru‘en'gevrorinbne Exsudat fähig ist, immunisatorische Kraft

auszuüben. P. spricht die Hoffnung aus, daß es gelingen

wird, eine genügend hohe aktive Immunität mittelst

bakterienfreien Exsudaten des Bac. suipestifer bei

Schweinen zu erzielen. Er hält aber dafür, daß auch

bei der Bekämpfung der Schweinepest nach der neuen Aggressin

theorie die aktive mit der passiven Immunisation zu verbinden

ist. — Durch Verwendung des Serums aktiv immunisierter Tiere

ließ sich auch eine ansehnliche passive Immunität erreichen.

Da Schweinepest oft zusammen mit Schweineseuche vor

kommt, hält es P. für notwendig, Versuche darüber anzustellen,

ob es möglich ist, nach dieser Methode gegen beide Seuchen

Richter.

Operative Behandlung von aktiuomykotischen

Neubildungen des Rindes.

Von Distriktstierarzt Dorn, Markt-Erlbach.

(Wochenschrift für Tierheilkunde und Viehzucht 1907, Nr. 17, 18, 19.)

Zuerst bespricht D. die bisher übliche medikamentöse Be

handlung der lokalen Aktinomykose, er bezweifelt die angeblich

spezifische, gute Wirkung der Godtherapie, verwirft direkt die

Applikation von Arsenik als unzuverlässig und unwissenschaft

lich und. hält die Einreibung einer scharfen Salbe für nutzlos.

Als zweckmäßigste Behandlung soll die operative Entfernung

im Vordergrund stehen; die Anwendung des Glüheisens will D.

hierbei aber vermieden sehen.

Der Verfasser hat in den letzten sechs Jahren 127 dies

bezügliche Operationen vorgenommen und verfügt daher über

einen reichen Schatz von Erfahrungen; von Rezidiven traten

nur 18 Fälle auf. Das zur Verwendung gelangende Instru

zu immunisieren.
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mentarium besteht aus: Bistouri (spitz und geballt), gebogener

Schere, 3—4 spitzen Wundhaken, Hakenzange, Kornzange,

3 Arterienklemmen, mehreren scharfen Löffeln, Schabeisen (wie

es zur Trepanation gebraucht wird), dem Huf-Schleifenmesser,

sowie einem in der Humanmedizin gebräuchlichen Doppelspatel.

Als Nähmaterial dient Zelluloidzwirn nach Pagenstecher. Die

Desinfektion der Instrumente erfolgt durch Wasserdämpfe ‚unter

Zusatz von li‘ormalin. Die Operation geschieht stets am

liegenden Tier. Auf der Höhe der Neubildung macht man

einen langen bogenförmigen Schnitt und präpariert ein spindel

förmiges Hautstück heraus; ein ebensolches Stück wird aus

dem Tumor entfernt. Nunmehr exstirpiert man alles krankhaft

entartete Gewebe sorgfziltigst unter Zuhilfenahme der Löffel,

Spatels und der Schere. Aktinomykotischen Eiter halte man

peinlich von der Berührung gesunden Gewebes fern. Sodann

wird in die Wundhö'hle täglich ein mit lproz. Formalinlösuug

getränkter Tampon eingelegt (bei starker Blutung ist die Lösung

3 proz. herzustellen). Nach einigen Tagen wird mit der

Tamponbehandlung aufgehört; öftere Ausspritzuugen mit

schwacher Formalinlösung unterstützen die offene Wundheilung.

Sind die Granulationen zu üppig, so werden sie mit Cuprum

sulfuricum zurückgedämmt.

Zeigen die Aktinomykome den Charakter eines umschriebenen

Tumors, dann empfiehlt sich nach D. totale Exstirpatiou. Die

eventuell hiernach zu fürchtenden entzündlichen Schwellungen

lassen sich durch starkes Zusammenziehen der Wundränder beim

Nähen, Vermeidung von Taschenbildung, sorgfältige Blutstillung

und Einstreichen von Kreosotvasogen (sofern es sich um größere

\Vundhöhlen handelt) verhüten oder einschränken. J. Schmidt

Tagesgeschichte.

Bericht über die Wanderversammlung des Vereins be

amteter Tierärzte Preußens in Düsseldorf

am 7. und 8. Juni 1907.

Seit der Begründung des Vereins ist es zur guten Gewohnheit

geworden, die Sommerversammlungen an den Ausstellungsplätzen

der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft abzuhalten. An diesem

Brauch muß auch in Zukunft grundsätzlich festgehalten werden.

Die Durchführung dieses Prinzips dürfte aber wegen der voraus

sichtlichen mangelnden Beteiligung in den Fällen auf Schwierig

keiten stoßen, in denen die D. L G. ihre Ausstellungszelte außer

halb des preußischen Gebietes aufschlägt. Die nächste General

versammlung wird sich mit dieser Frage zu beschäftigen haben,

da für das Jahr 1908 Stuttgart zum Ausstellungsort bestimmt

werden ist.

Wie herkömmlich, ließ der Vorstand der D. L. G. auch in diesem

Jahre dem Verein eine Benachrichtigung über den Ausstellungsplan

in Düsseldorf mit der Bitte zugehen, eine offizielle Vertretung zum

Eröffnungsakt zu entsenden. Diese Einladung wurde mit verbind

lichstem Dank angenommen.

In der Voraussetzung, daß die Versammlung in der schönen

Rheinstadt bei den Vereinsmitgliedern insbesondere der heimischen

und benachbarten Provinzen großen Anklang finden müßte, wurden

nunmehr die erforderlichen Vorbereitungen mit Eifer betrieben. Es

gelang in den Personen der Herren Medizinalrat Prof. Dr. Pusch

Dresden und Gestütsdirektor Simonsen-Herrenhausen zwei

Referenten zu gewinnen, die die Bürgschaft boten, daß der wissen

schaftliche Teil unseres Programms den Besuchern der Ausstellung

zu großem Nutzen gereichen würde. Auch für Unterhaltung und

geselligen Verkehr wurden fürsorglich Anstalten getroffen.

Am 6. Juli, vormittags 11 Uhr, fand die festliche Eröffnung der

Ausstellung durch Seine Königliche Hoheit den Prinzen

August Wilhelm von Preußen statt, an der die unterzeichneten

Vorstandsmitglieder, der erwähnten Einladung entsprechend, teil<

 
nahmen. Die bei der Feier gehaltenen Reden sind in der Tages

presse ausführlich wiedergegeben werden. Die Ansprache des

sympathischen Hohenzollernprinzen enthielt den Gruß seines Kaiser

lichen Vaters an die D. L. G. und gipfelte in dem Satze: Nihil

melius, nihil homini libero dignius nisi agricultura.

Das Hauptinteresse der Vereinsmitglieder an der Ausstellung

konzentrierte sich naturgemäß auf die Besichtigung der vorgeführten

landwirtschaftlichen Zucht- und Nutztiere. Dementsprechend sollte

am Freitag den 7. Juni, nachmittags 4 Uhr, zunächst ein den Besuch

der Rinderabteilung vorbereitender Vortrag des Herrn Prof. Pusch

„Über den Standort und den Haltungszweck der Rinderschläige

Deutschland“, angehört werden. Die D. L. G. hatte zu dem Vortrag

bereitwilligst einen Saal im Zoologischen Garten zur Verfügung

gestellt. Leider aber war an diesem Tage die Beteiligung noch so

gering, daß dieser Vortrag ausfallen mußte.

Die Demonstrationen am Sonnabend waren dagegen gut besucht.

Es hatten sich auf unsere Einladung hin auch eine größere Anzahl

von Privatkollegen eingefunden.

Um 8 Uhr morgens versammelten sich die Teilnehmer am Stall

der vom Landgestüt Celle ausgestellten Hengste. Hier wurden

wir von Herrn Landesstallmeister Dr. Grabensee freundlich

empfangen und in längere Unterhaltung gezogen. Herr Gestüts

(lirektor Simonsen gab alsdann ein anschauliches Bild von der

hannoverschen Edelzucht unter Vorführung der in Celle durch

Grabensees sachkundige Hand produzierten Rassepferde. Von

einer detaillierten Schilderung des Gesehenen müssen wir hier

Abstand nehmen. Soll aber ein Gosamturteil abgegeben werden,

so kann es in die kurzen Worte gefaßt werden, daß wir in

Deutschland kein schöneres und besseres Zuchtmaterial für den

starken, edlen Reit— und Wagenschlag besitzen, als in diesen

Hengsten und Stuten verkörpert wird. Tatsächlich erregte ihre

Vorführung im großen Ring vor den Zuschauertribünen im Publikum

ungeteilte Bewunderung, die sich schließlich durch allgemeines,

lebhaftes Bcifallsklatschen äußerte. Den bildschönen ästhetischen

Eindruck, den wir vorher bei dieser Gelegenheit von der Geiler

Edelzucht gewonnen hatten, ergänzten jetzt die sachlich klaren

‘zootecbnis'ch'et'i ‘Aüilfühfung'eii des"l‘lärrri ‘Referenten’ bei‘ de’r“Bei“

trachtung der einzelnen Pferde zu einer wertvollen Bereicherung

unseres hippologischen Wissens.

Wir vermochten uns daher nur schwer von diesem Teil der

Ausstellung zu trennen, um nunmehr Herrn Prof. Puseh durch die

Rinderabteilung zu folgen. Eine einheitliche Übersicht über dieses

große Gebiet zu geben, begegnete infolge des mittlerweile mächtig

angeschwollenen Besucherstromes den größten Schwierigkeiten.

Dennoch ließ sich Herr Professor Pusch nicht zurüekschrecken, Gang

für Gang in den Reihen der rassen- und schlagweise aufgestellten

Rinder die preisgekrönten Tiere aufzusuchen und ihre Bauart, ihren

Zucht- und Nutzungswert usw. in kritischer Beleuchtung darzulegen.

Abgesehen von einer gründlichen, praktischen Repetition der

Rassenmerkmale an den einzelnen Typen lernten wir kennen, aus

welchen Gründen dieses und nicht jenes Stück vor den Augen der

Preisrichter besser bestanden hatte und ausgezeichnet worden war.

So erschloß sich uns eine reiche Quelle der Belehrung, aus der

leider nicht alle bequem schöpfen konnten, da wir von unserem

Führer durch die Menschenmassen beständig abgedrängt wurden.

Die Ausdauer und Eingebung, mit denen Herr Professor Pusch

trotzdem des freundlichst übernommenen Amtes waltete, könne

nicht hoch genug anerkannt werden. Daß bei den inmitten einer

neugierigen und sehaulustigen Menge stattfindenden Demonstrationen

dem zuständigen Auditorium vieles verloren geht und es dem

blinden Zufall überlassen bleibt, ob einen Zuhörer alle zum Aus

druck gebrachten Gedanken des Vortragenden erreichen, ist ein

großer Mißstand, dem wir in Zukunft abzuhelfen suchen werden.

Einer Anregung des Herrn Professors Pusch folgend, beabsichtigen

wir die D. L. G. zu bitten, dem Verein die Vorführung der aus

gezeichneten Tiere auf einem gegen den Andrang des Publikums

abgesperrten Platze zu ermöglichen.

Wir möchten diese Gelegenheit wahrnehmen, beiden Herren

Referenten den ihnen bereits durch den Vorsitzenden ausgesprochenen

Dank hier noch einmal aufs wärmste im Namen des Vereins zu

wiederholen.
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Unsere Bemühungen, die Geselligkeit unter der zur Ausstellung

anwesenden Kollegenschaft zu fördern, hatten einen nennenswerten

Erfolg nur am Freitag. In dem am Abend von der Stadt für ihre

Gäste veranstalteten Konzert hatten sich an die fünfzig Mitglieder

unseres Standes aus den drei verschiedenen Spezialrichtungen zu

sammengefunden. In dem großen Kaisersaal der Tonhalle zu

Düsseldorf, wo dieser musikalische Genuß dargeboten wurde, füllten

die Kollegen nach und nach eine lange Tafel, die die Verwaltung

dieses städtischen Etablissements in zuvorkommender Weise für

den Verein neben der Vorstandstafel der D. L. G. reserviert hatte.

Unter den künstlerischen Leistungen des wohlgeschulten Orcbesters

verflossen die angenehmen Abendstunden in angeregter Unterhaltung

und bei einem kräftigen Trunk in rascher Folge.

Den Abschluß der Versammlung bildete das ebenfalls in der

Tonhalle am 8. Juni veranstaltete Festmahl, an welchem leider nur

25 Personen teilnahmen. Nachdem der Vorsitzende in warmen,

patriotischen Worten das Kaiserhoch ausgebracht hatte, begrüßte

er die anwesenden Gäste: Herrn Geheimer Oberregiorungsrat

Dr. Lydtin, das Vorstandsmitglied der Deutschen Landwirtschafts

gesellsohaft Herrn Gutsbesitzer Engelbrecht, M. d. L., den

Departemcntstierarzt des Reg-Bez. Münster Herrn Vetcrinärrat

Hinrichsen und den Schlachthofdirektor Herrn Bockel

mann. Er hob hervor, daß es als eine besondere Ehrung anzu

sehen sei, daß der hervorragendsto tierärztliche Vertreter auf dem

Gebiete der Tierzucht der Einladung gefolgt sei und daß die Deut

sehe Laudwirtschaftsgesellschaft den Verein durch Entsendung eines

Vorstandsmitgliedes ausgezeichnet habe. Das Hoch auf die Gäste

wurde begeistert aufgenommen.

Herr Engelbrecht dankte in trefflicher Ausführung für die

Einladung. Er betonte, daß die D. L. G. einen Vertreter entsandt

habe, da sie die hohe Bedeutung des Wirkens der Tierärzte ins

besondere der beamteten Tierärzte zu würdigen wisse. Der Tier

arzt sei der Freund des Landwirts, da _er ihm behilflich sei, das

immer wertvollere Kapital, welches im Viehbesitz steckt, sicher zu

stellen. Noch mehr sei der beamtete Tierarzt der Landwirtschaft

dienlich, da er verheerende Seuchen vom Auslande fernhalte und

im Inlando bekämpfen helfe.

‚ Herr Geh. Oberregicrungsrat Dr. Lydtin sprach seinen Dank

aus für die Einladung, der er gern gefolgt sei. Er bestätigte dem

Herrn Vorredner (Gutsbesitzer Engelbrecht), daß das Ansehen

des Tierarztes und besonders des beamteten Tierarztes bei der

Landwirtschaft in ständigem Steigen begriffen sei. Es gehe dies

unter anderm auch aus der zunehmenden Berufung von Tierärzten

zu dem Richteramt bei den Tierausstellungen der Deutschen Land

wirtschaftgesellschaft hervor. Das erhöhte Vertrauen, das der

Tierarzt allmählich erworben, rühre vorzugsweise von der Tätigkeit

der beamtcten Tierärzte her. Die Tätigkeit des beamteten Tier

arztes, die Anerkennung in der Öffentlichkeit gefunden habe, sei

eine ihrem Wesen nach mehrfache. In erster Reihe stehe die

schützende und erhaltende Tätigkeit. Oft sei diese recht

schwierig und geeignet, den Tierarzt mit dem Landwirt in Konflikt

zu bringen. Sei er doch genötigt, bei Seuchengängen Maßregeln

zu ergreifen und vorzuschlagen, die den einzelnen Landwirt schwer

treffen, die aber notwendig und nützlich sind für das Interesse der

Gesamtheit. Allerdings, wenn die Seuche getilgt, da singe man

auch dem beamteten Tierarzt ein Loblied, nachdem man ihn vorher

gescholten und verwünscht hatte. Eine andere Tätigkeit sei im

Gegensatze zu der ersten, der tilgenden und gewissermaßen ver

nichtenden, die aufbauende. Es ist die Mitarbeit des beamteten

Tierarztes an der Auswahl der für die Zucht bestimmten

Tiere. In dieser Hinsicht haben sich namentlich die beamteten

Tierärzte Süd- und Mitteldeutschland allgemein anerkannte Verdienste

erworben. Wenn auch die Aufstellung des Zuchtzieles Suche des

Landwirts sei, so erfordere doch die Untersuchung der Zuchttiere

auf Gesundheit und Widerstandskraft das Eintreten eines hierfür

geschulten Tierarztes; dieser könne nicht leicht ersetzt werden.

Seine anatomische und physiologische Vorbildung, die ihn die

Kenntnisse vom Bau und den Lebensverrichtungen der Tiere gelehrt

hat, befähigen ihn hierzu und bereiten ihn vor, im Exterieur und

in der Tierzuchtlehre das richtige Verständnis zu gewinnen. Das

verliere

erfordere ein eigenes und insbesondere praktisches Studium, dessen

Ergebnis durch eine Prüfung nachzuweisen sei.

Ein drittes Gebiet sei die Viehversicherung. Die Organi—

sation derselben erfordere, wie allgemein anerkannt werde, ein

staatliches Eingreifen. Am ziveckmäßigsten sei eine Rück

versicherung kleinerer örtlicher Vereine bei einer Landesversicherungs

anstalt, wie in Baden und Bayern, auch in verschiedenen öster

reichischen Kronländcrn Hier könne der beamtete Tierarzt, wenn

er’ bei der Organisation mithelfc, sehr segensreich wirken. Wo die

Versicherung gut organisiert ist, da hört das Pfuschertum auf,

weil der Tierarzt als einziger Arzt zugezogen werden müsse, sei

es bei Erkrankungs-, sei es bei Todesfällen unter den versicherten

Tieren. Hier eröffne der beamtete Tierarzt seinem nichtbeamteten

Kollegen ein weites und sicheres, unbestrittenes Feld der prak

tischen Tätigkeit. Von der badischen Versicherungsanstalt werden

die Kosten der tierärztlichen Behandlung einschließlich der Heil—

mittel getragen. Diese Einrichtung erleichterc dem Viehbesitzer

die Berufung des Tierarztes und lege das Geschäft der Emph‘iker

lahm. Daher solle auch der norddeutsche beamtete Tierarzt den

süddeutschen Kollegen darin nacheifern, die Einrichtung von Vieh

versicherungen zu fördern im Interesse der Landwirtschaft, zugleich

auch im Interesse aller praktischen Tierärzte.

Der Herr Redner meint, seine Ausführungen nicht beenden zu

dürfen, ohne auf eine akut gewordene Frage einzugehen, zu der

der Herr Vereiüsvorsitzende jüngst in richtiger Würdigung öffentlich

Stellung genommen habe. Das Bestreben der praktischen

Tierärzte, gewisse amtliche Funktionen an sich zu

ziehen, sei keineswegs neu. Auch in Baden seien ähnliche Be

strebungen hervorgotreten im Jahre 1865, als zuerst beamtete Tier

ärzte ernannt wurden. Damals wie jetzt wurde ins Feld geführt,

der beamtete Tierarzt werde den nichtbeamteten als Konkurrent

in der tierärztlichen Praxis schädigen. Der Landwirt werde ent

weder aus größerem Vertrauen oder aus Furcht vor der Amtsgewalt

den beamteten Tierarzt dem nichtbeamteten vorziehen. Es habe

sich oft aber das Gegenteil herausgestellt. Der beamtete Tierarzt

infolge seiner durch amtliche Geschäfte beschränkten

Arbeitszeit und oft auch aus Mißmut der durch veterinärpolizeiliche

Maßregeln geplagten Landwirte seine Kundschaft, die an den nicht

beamtcten Kollegen übergingc. Jedenfalls befänden sich die nicht—

beamteten Tierärzte in keiner schlimmeren Lage als vor der‘

Anstellung beamteter Tierärzte. Außerdem hätten doch alle Tier

ärzte an Ansehen durch die Anstellung einer größeren Zahl als

Staatsbeamte gewonnen.

Dieses Ansehen teilten die nichtbeamteten Tierärzte mit den

beamteten. Sie gehörten ja beide dem nämlichen Stande und Fache

an, die vor der Schaffung von Veterinärbeamten weniger Achtung

und Ansehen genossen hätten. Die Regierung erwiderte ‘auf die

Vorstellungen der nichtbeamteten Tierärzte mit dem Hinweis dar

auf, daß jeder approbicrte Tierarzt eine Veterinärbcamtenstelle au

zusprechen berufen sei, welcher die Bedingungen hierfür erfüllt.

Die Regierung habe das Recht und die Pflicht, ihre Beamten aus

zuwählen. Das geschehe nicht nach Willkür, sondern durch eine

gesetzlich geregelte Auslese. Wenn zu dieser Auslese alle appro

bierten Tierärzte bemfen seien, so könnten sich diejenigen, welche

sich von der Bewerbung freiwillig oder unfreiwillig ausschliessen,

nicht über etwaige Schädigung beklagen. Der Staat habe allen

Tierärzten freigestellt, das Examen als Beamter zu machen, in

richtiger Würdigung, daß die hierbei geforderten erhöhten Kennt

nisse für die amtliche Tätigkeit unbedingt notwendig seien. Ge

nügte die Zahl der beamteten Tierärzte in diesem oder jenem Kreise

nicht, so sei es Aufgabe der Regierung, weitere beamtete Tierärzte

für den betreffenden Kreis zu berufen. Keinenfalls dürfe der Staats

veterinärdienst wegen Mangels an Personal notleiden. Kein Staat

könne, falls er in der Seuchentilgung Erfolg haben will, auf ein

diszipliniertes, ihm fortwährend zur Verfügung stehendes Korps

von Tierärzten, dessen Tätigkeit streng überwacht wird, verzichten.

Belgien, welches ein vorzügliches Seuchengesetz besitzt, habe es

nicht fertig gebracht, gewisse Seuchen so rasch und so ‘gründlich

abzuhalten und zu tilgen wie Deutschland. Seine „v6tärinaires

agräes“, bloß von der Regierung bezeichnete, im übrigen von der

tierä.rztlichen Praxis lebenden Tierärzte genügten eben nicht. Die
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selbe Beobachtung würde in Frankreich gemacht. Auch hier habe

die Mitwirkung aller Tierärzte bei der Seuchentilgung keine glänzen

den Ergebnisse geliefert. Gesetze nützten eben nichts, wenn sie

nicht vollzogen würden. Der Gesetzesvollzug verlange aber nicht

blos sachverständige Vollzieher, sondern vor allem von dem tier

besitzenden Publikum unabhängige, dagegen den Behörden gegen

über vollständig verantwortliche Beamte. Es sei zu hoffen, daß

die Staatsverwaltungen allmählich davon überzeugt, ihre beamteten

Tierärzte vollständig unabhängig von der tierärztlichen Privatpraxis

stellen werden. Dann könne auch nicht mehr von einer ungleichen

Konkurrenz der beamteten Tierärzte mit den nichtbeamteteu ge

sprochen werden. Mit ein wenig guten Willen, getragen von

wahrhafter Kollegialität, ließen sich Reibungen zwischen Kollegen

heben und verhüten. Mögen die beamteten Tierärzte hierzu selbst

die Hand bieten. Dem tierärztlichen Stande nützen Streitigkeiten,

bei denen auch das größere Publikum teilnimmt und wobei der

ideale Standpunkt verlassen wird, nichts. Duobns certantibus,

tertius gaudet.

Redner schloß in diesem Sinne mit einem Hoch auf den Verein

der beamteten Tierärzte Preußens und dessen Vorstand.

Nachdem dann Herr Veterinärrat Hinrichsen s'eincr Sympathie

für den Verein beamteter Tierärzte Ausdruck gegeben hatte, feierte

Herr Engelbrecht Herrn Geheimrat Lydtin als den Bahnbrecher

Organisator in der Viehzucht, wie er wohl einzig in der Welt

dastehe. Alle Tierärzte könnten stolz sein, diesen Mann zu den

ihren zu zählen. Von seinen vielseitigen Leistungen wolle er nur

als einzige das Punktiersystem herausnehmen Dieses sei so voll—

kommen und so durchdacht, daß wohl kein Prcisrichter mehr ohne

dasselbe arbeiten möchte. Das l’rämiieren nach festen Regeln

erleichtere dem Richter die Arbeit und befreie ihn beim Publikum

von dem Argwohn, daß irgendwelche Rücksichten beim Urteil

ausschlaggebend gewesen sein könnten. Nicht nur auf den großen,

sondern auch auf den kleinen Schauen bediene man sich dieses

vortrefflichen Systems. l-‘reudig stimmten alle in das Hoch auf

Lydtin mit ein. Nach einigen Worten des Herrn Schaumkell

und einer Erwiderung.r des Herrn Gehcimrats I‚ydtin, worin er

wünschte, daß die Frucht seiner Lebensarbeit nolch fortdauern möge,

nachdem er und sein Name schon vergessen seien, schloß der

genußreiche Nachmittag.

Es bleibt uns noch übrig am Schluß des Berichtes mit ein

paar Worten auf das Ergebnis der diesjährigen Wanderversammlung

hinzuweisen.

Aus der Teilnahme des angesehenen Vorstandsmitgliedes der

I). L. G., Herrn Engelbrecht, an unseren Veranstaltungen und

aus den anerkennenden Worten, die er beim Festmahl den beamteten

Tierärzten widmete, entnehmen wir die unzweideutige Versicherung,

daß das Erscheinen des Vereins auf den Ausstellungen der D. L. G.

gern gesehen und das ihm von seiteu des Direktoriums auch

weiterhin jede gewünschte Unterstützung zuteil werden wird.

Es liegt nur an uns, die dargebotene Hand festzuhalten. Diese

Aufgabe kann jedoch vom Vorstand allein nicht vollständig gelöst

werden. Derselbe bedarf hierzu unbedingt der Mitwirkung derjenigen

Vereinsmitglieder, in deren Gegend die Ausstellung stattfindet.

Wir möchten deshalb im Interesse der guten Sache an die, welche

es angeht, den Appell richten, bei kommenden Gelegenheiten das

kleine Opfer zu bringen und wenigstens an einem Tage bei den

Hauptversammlungen zu erscheinen.

Die in Düsseldorf bei einem großen Teil der regionalen Mit

glieder zutage tretende Teilnahmlosigkeit ist nicht geeignet, uns

auf dem beschrittenen Wege weiter zu bringen. Auch gilt es zu

einer Zeit, in der andauernd die erhebliche Frage auf der Tages

ordnung steht, ob der Amtsticrarzt mit seinen bisherigen Befugnissen

weiter fortbestehcn soll oder nicht, etwas mehr Korpsgeist öffentlich

zu zeigen. Seiner Stärkung sollen die Wauderversammlungen eben

sogut dienen, als dem Anschluß an die repräsentative Land

wirtschaft.

Wird durch das Fernbleiben der beteiligten Mitglieder die

Abhaltung dieser Versammlungen in dem üblich gewordenen Stile

oder überhaupt unmöglich gemacht, so verlieren wir nicht zu unter

schützende lmponderabilien zur Förderung des Standes. Die Stellung,

welche wir auf dem Gebiet der Tierzucht erstreben, läßt sich nur

 
durch Zusammenarbeit mit den Landwirten .in dem von Lydtin

vorstehend gekennzeichneten Sinne erreichen.

Es bietet sich sonst kaum eine zweite so passende Gelegenheit

als hier, um die Gesinnung maßgebender landwirtschaftlicher Kreise

für oder gegen uns in diesen Fragen zu erkunden und etwa vor

gefaßte Meinungen abzuschwächen oder zu beseitigen.

Besonderer Schätzung wert ist außerdem der Umstand, daß die

Ausstellungen der D. L. G. uns mit hervorragenden Fachgenossen

nicht nur aus Preußen, sondern aus dem ganzen Deutschen Reiche

in engere Berührung bringen. Unter diesen dürften wir einen

treuen Anhänger des Vereins, den Herrn Geheimen Oberregieruugs

rat Dr. Lydtin aus Baden-Baden, au'cl’1 in diesem Jahr bei unsern

Tagungen als Gast begrüßen. Die bedeutsamen Worte, welche wir

aus dem Munde dieses gründlichen und altbewährten Kenners des

staatlichen Veterinärwesens über die dem beamteten Tierarzt ge

steckten Ziele und über die nachteiligen Folgen einer Dezen

tralisation der Tierseuchenbekämpfung in Düsseldorf vernahmen

müssen die weiteste Beachtung finden. Was auch über den Modus

der Seuchentilgung noch vorgebracht werden mag, so können selbst

ernsthafte Gegner über die Lehren einer mehr als vierzigjährigen

Erfahrung nicht hinwegkommen.

Lydtins Äußerung zu der brennenden Streitfrage war uns des—

halb sehr willkommen. Und es bereitet dem Vorstand eine große

Genugtuung, daß die hinter uns liegende Wanderversammlung, die

zwar nicht ohne Enttäuschungen verlief, auch ein aktuelles Faktum

von solcher Tragweite zu verzeichnen hat.

Peter, Vorsitzender. Nutt, Schriftführer i. V.

79. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte.

In der Zeit vom 15. bis 21. September d. J. findet be

kanntlich in Dresden die diesjährige Naturforscherversammlung

statt. Den Kollegen, welche sich für diese Veranstaltung inter

essieren, diene folgendes ‚zur Orientierung:

‚Während der Versammlungswoche ist beste Gelegenheit

geboten, sich.auf_ allen ‚möglichen ‚Gebieten..der..Nafurwissr:u

schaften und Medizin Anregung und Belehrung zu verschaffen,

sowie an den festgesetzten Ausflügen, Festlichkeiten usw. teil

zunehmen. Auch für die Damen ‘der Besucher besteht die

Möglichkeit, den allgemeinen Versammlungen beizuwohuen;

außerdem trägt ein besonderes Komitee dafür Sorge, daß die

Damen während der wissenschaftlichen Tätigkeit ihrer Männer

hinreichend Belehrung und Vergnügen finden, so daß auch bei

ihnen vom Aufkommen der Langeweile keine Rede sein kann.

Für den Zutritt zu allen Veranstaltungen ist eine sogenannte

Teilnehmerkarte nötig, dieselbe kostet 20 M. (Dameukarte

6 M.) und wird, sofern die Bestellung nebst Geldbetrag bis zum

9. September bei der Dresdener Bank, Dresden, König Johanustr.

eingeht, per Post zugesandt. Nach diesem genannten Datum

können die Teilnehmerkarten nur persönlich und zwar in der

Hauptgeschäftsstelle (Technische Hochschule, Bismarckplatz)

entnommen werden.

Auskünfte betreffs geschäftlicher und spezialwissenschaftlicher

Angelegenheiten werden durch die einzelnen Sektionen erteilt.

In der Abteilung praktische Veterinärmedizin würde sich der

Anf‘ragcnde an den l. Einführenden, Herrn Obermedizinalrat Prof.

Dr. Müller oder an den l. Schriftführer, Herrn Prof. Dr. Richter,

beider Adresse: Tierärztliche Hochschule, zu wenden haben.

Zur Vermittlung von Wohnungen ist ein Ausschuß tätig;

Anfragen und Bestellungen richte man an den Wohuungsaus

schuß der Versammlung Deutscher Naturforscher (Dresden,

Hauptbahnhof).

Das Verkehrslokal ist für die ticrärztliche Abteilung das

mit Hotel verbundene Restaurant Angermann, Dresden-A.,

Pillnitzerstr., bestimmt. Dasselbe liegt in nächster Nähe der
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Tierärztlichen Hochschule, woselbst unsere Sitzungen stattfinden,

und der städtischen Ausstellungshalle, in welcher die gemein

samen großen Versammlungen abgehalten werden. Die Haupt

tage der Festwoche sind Montag bis inkl. Donnerstag.

J. Schmidt.

Aus Frankreich.

Vom französischen Militärveterinärkorps.

Durch Dekret vom 27. Juli 1907 sind die Beförderunge

bedingungen der französischen lliilitiirveteriniire, wie sie seit

dem 3. April 1875 bestanden, abgeändert worden. Die neuen

Bedingungen treten mit dem l. Januar 1908 in Kraft; sie sind

in Kürze die folgenden: ‚

Zu Korpsstabsveterinären I. Klasse (v6tärinaires principaux

de I. classe : Oberst) können Korpsstabsveterinäre II. Klasse

nach zweijähriger Dienstzeit in diesem Bange befördert werden.

Die Beförderung geschieht ausschließlich nach Wahl (cf. B. T. W.

1906, S. 225).

Zu Korpsstabsveterinären II. Klasse (v6iärinaires principaux

de II. classe : Oberstleutnant) können Oberstabsveterinäre nach

dreijähriger Dienstzeit in diesem Bange befördert werden. Die

Beförderung geschieht ausschließlich nach Wahl.

Zu Oberstabsveterinären (väteirinairesmajors _—_ Major) können

Stabsveterinäre nach vierjähriger Dienstzeit in diesem Bange

befördert werden. Die Beförderung geschieht zur Hälfte nach

Anciennität, zur Hälfte nach Wahl..

Zu Stabsveteriniiren (ve'siörinaires en premier : Rittmeister)

können Oberveterinäre nach zweijähriger Dienstzeit in diesem

Bange befördert werden. Die Beförderung geschieht zu zwei

Dritteln nach Aneiennität, zu einem Drittel nach Wahl.

‘""Zir“0bertre*terinttfln »(veterinairesnen" deuziöme : Ober '

leutnant) werden die Veterinäre (aides-vätärinaires : Leutnant)

nach zweijähriger Dienstzeit befördert.

Durch diese neuen Bestimmungen ist die Beförderung der

Veteriniti‘e derjenigen der Kombattanten und der Ärzte gleich

gestellt. Z.

Frequenz der französischen Veterinärschulen (Juli 1907).

Studienjahr I. II. III. IV. Summa

Alfort 85 49 61 63 258

Lyon 48 32 26 43 149

Toulouse 43 37 44 32 156

Approbationen 1907: Alfort G2, Lyon 43, Toulouse 33.

Auszeichnung.

Generalinspektor der Veterinäranstalten Chauveau-Paris

ist zum Groß-Ot‘iizier der Ehrenlegion ernannt worden (4. 8. 07).

Verein Deutscher Studenten an der Königl.Tierärzti. Hochschule zu Hannover.

Auf der Verbandstagung des Kyi’fhiiuser-Verbandes der

Vereine Deutscher Studenten vom 2.—-4. August 1907 wurde

der „Verein Deutscher Studenten“ an der Königlichen Tier

ärztlichen Hochschule zu Hannover in den Verband aufgenommen,

zu dem er bis jetzt in engem Freundsclnaftsverhältnis gestanden

hatte. Der Kyfl‘hituser-Verband erstreckte sich bis jetzt nur auf

Universitäten und technische Hochschulen.

Die Rotlsuf-Schutzimpfung durch Laien.

(Veröl’fenil. n. d. Jabres—Veteriniirherlehten der beamteten Tierärzte Preußens für das

Jahr ums. I. Teil, s. 110)

Die Mißerfolge bei Impfungen durch Laien nehmen in den

Berichten einen immer breiteren Raum ein. Die Ursache der

Mißerfolge liegt darin, daß die sogenannten Laienimpfer die

 

Impfung planlos und gedankenlos ausführen, denn sie sind nicht

imstande vor der Impfung den Gesundheitszustand eines Schweine

bestandes zu beurteilen. So ist es ein häufiges Vorkommnis,

daß in Beständen, in denen Sehweineseuche herrschte, nach Aus

führung der Rotlaufschutzimpfung durch Laien die Schweine

seuche in bösartiger Form auftrat.

Von der Landwirtschaftskammer in Posen ist behauptet

worden, infolge des Verbotes der Abgabe von Rotlaufkulturen

an Laien sei wieder eine Vermehrung der Rotlauffiille ein‘

getreten. Kreistiefarzt Deppe hält diese Behauptung fiir un

zutreffend. Folgende Zusammenstellung bestätigt die Richtigkeit

der Deppeschen Ansicht: Y

1904
 

 

1903

‚ Gehöfte Schweine Gehöfte Schweine

Regierungsbezirk Posen 5197 _ 8391 2392 3765

„ Bromberg 3024 5854 1908 3350

Provinz Posen 8221 14245 4300 7115

1905

Gmne

Regierungsbezirk Posen 2332 3578

„ Bromberg 1890 3094

Provinz Posen 4222 6672

Endlich ist wohl auch die Annahme nicht von der Hand zu

weisen, daß durch das planlose Impfen durch Laien der Ver

heimlichung der Seuche Vorschub geleistet werde. Rdr.

Anfrage

i. Betreffs Mitteilung über Infektion mit Schweinerotiauf beim Menschen.

Herr Geheimrat Professor Dr. Bosenbach, Leiter der chirurg.

Klinik der Universität Göttingen, ist zurzeit mit Untersuchungen

darüber beschäftigt, ob Sclnvcinerotlauf beim Menschen vorkommt

resp. oh eine gewisse Erkrankung beim Menschen mit Schweine

rotlanl' identisch ist. Den von dem Herrn Kollegen Hennig

Bukowitz in Nr. 28 der B. T. W. veröffentlichten Bericht über In

fektion mit Schweinerotlauf habe ich dem Herrn Geheimrat zur

Verfügung gestellt. — Es ist dem Herrn Geheimrat besonders daran

gelegen, zu erfahren, wie die. Symptome der Krankheit beim

Menschen sind, ob die Entzündung eine heftige ist, ob sie arbeits

unfähig macht, ob die Patienten fieberhaft erkrankt resp. bettliigerig

sind. Herr Geheimrat läßt die Herrn Kollegen, welche sich mit

Rotlaufkulturcn beim Impfen selbst infiziert oder infizierte Personen

beobachtet haben, bitten, ihm baldigst die Symptome, Dauer usw.

der Krankheit giltigst im lnteresse der Wissenschaft, wenn möglich

direkt oder durch Bericht in der B. T. W., mitteilen zu wollen. Im

voraus allen Herrn Kollegen für giitige Mitteilung besten Dank.

Dralle, Kreistierarzt, Einbeck.

II. Betreit'end Schlachthöfe.

An welchen deutschen Schlachthöfen wird der Handel nach

Lebendgewicht und der Wicge- und Sehlußsehcinzwang oder eines

von beiden durchgeführt? Für baldige Mitteilung in zutrelfendem

Falle wäre. sehr dankbar die Redaktion der B. T. W.

Zum XIV. internationalen Kongreii für Hygiene und Demographie

werden voraussichtlich die bedeutendsten Männer der Wissenschaft

und Praxis, welche sich mit der Hygiene und Demographie be

schäftigen, in den Tagen vom 23. bis 29. September d. J. in

Berlin zusammentreffen Es sind bereits mehr als 1400 Anmeldungen

aus allen zivilisierten Ländern eingegangen; darunter befinden sich

eine große Anzahl von Delegierten der Regierungen des In- und

Auslandes.

Es wird eine Reihe von Festschriften vorbereitet, welche den

Kongreßbesuchern dargeboten werden sollen. Die Festschrift der

beteiligten Beichsbehörden, des Kaiserlichen Gesundheitsamts und

des Kaiserlichen Statistischen Amtes, trägt den Titel „Das Deutsche

Reich in gesundheitlicher und demographischer Beziehung“. Von

den beiden Festschriften des preußischen Kultusministeriums behan

delt die eine, die kürzlich zum Abschluß gelangte deutsche Seuchen
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gesetzgebung. Die zweite enthält Monographien der neuesten medi

zinischen Anstalten in Preußen, die in hygienischer Hinsicht beson—

ders bemerkenswert sind. Die Stadt Berlin bereitet einen Fest

band mit den bedeutendsten hygienischen Einrichtungen der Reichs

hauptstadt vor. Außerdem soll jedem Kongreßbesucher beim Ein

treffen ein in handlicher Form hergestellter sogenannter „Hygienischer

Führer“ überreicht werden, welcher die für die Nachmittagsbesich

tigungen in Aussicht genommenen etwa 120 hygienischen Anstalten

und Einrichtungen Groß-Berlins in kurzen Abschnitten dreisprachig

behandelt, und im Berliner Hygienischen Universitäts-Institut und

im Berliner Institut für Infektionskrankheiten ausgearbeitet wird.

Den Besuchern des Kongresses wird die Große Berliner Kunst

ausstellung im Landes-Ausstellnngspark dank dem Entgegenkommen

ihrer Direktion während der Kongreßwoche zu freiem Eintritt ge

öfl'net sein. In den Räumen der Kunstausstellung soll auch das

Festbankett am Mittwoch, den 25. September, stattfinden.

Der Senat der Stadt Hamburg hat den Kongreß zu einer Be

sichtigung der hygienischen Anstalten Hamburgs eingeladen. Der

Ausflug dahin findet nach Schluß des Kongresses für 500 Teilnehmer,

auch Damen, statt. Die Stadt Hamburg läßt eine größere Denk

schrift, welche als Führer für die Besichtigungen dienen soll, her

stellen lind plant einen festlichen Empfang im Rathaus. Ein Orts

komitee bereitet den Empfang und die Führung der Gäste vor. Die

Wohnungsbesehaffung hat das Reisehureau der Hamburg-Amerika

Linie, Berlin W. 64, Unter den Linden 8, übernommen.

Die Leitung des Kongresses als Präsident zu übernehmen hat

sich Seine Durchlaucht Heinrich, Prinz z'u Schönaich

Carolath bereit erklärt. Als Vizepräsidenten werden tätig sein

Geheimer Medizinalrat Dr. Ruhner, Professor der Hygiene an

der Königlichen Universität Berlin und Unterstaatssekretär z.

D. Prof. Dr. von Ma_vr, München.

Verein rhelnpreußlseher Tierärzte.

llerbstversammlung am Sonntag, den 8. September cr.,

vormittags 11 Uhr, im Hotel Heck zu Düsseldorf.

Tagesordnung: .

l. Geschäftliche Mitteilungen.

2. Aufnahme neuer Mitglieder.

3. Vereins- und Standesangelegenhciten.

4. Über die Stellung der Tierärzte in der rheinischen Kaltblut

zucht. Ref.: Kreistierarzt Eckardt-Neuß.

. Mitteilungen aus der Praxis.

Im Anschluß an die Versammlung findet ein gemeinsames

Mittagessen mit Damen statt.

Köln, den 12. August 1907.

C‘

Der Vorstand.

l. A.: Dr. Lothes.

Tlerärztlleher Vereln In Sehlsswlg-Heleteln.

Ordentliche Generalversammlung am 31.August und

l. September 1907 in Kiel.

Erster Tag, Sonnabend, den 3l. August, abends 7 Uhr, in

Holst Hotel: Vorversammlung. '

Tagesordnung.

l. Über Notschlachtungen auf dem Lande. Ref.: Herr Kreistierarzt

Jemen-Itzehoe.

2 Über Fleischvcrgit‘tungen und über Beobachtungen bei der Unter

suchung des Fleisches notgeschlachteterTiere, mitDemonstrationen.

llef.: Herr Dr. Bugge-Kiel.

3. Mitteilungen aus der tierärztlichen Praxis;

a) innere Medizin;

b) Chirurgie und Geburtshilfe;

c) Neuere Heilmittel;

d) Serotherapie.

4. Geselliges Beisammensein nach Schluß der Verhandlungen, wozu

auch die Damen eingeladen sind.

Zweiter Tag, Sonntag, den l. September: Hauptversammlung.

Tagesordnung.

I. Demonstrationen:

l. Morgens 3'/2 Uhr auf‘ dem Viehhof, gegenüber dem Schlachthof:

(‘her das Ostertagsche Tnberkulosetilgungsverfahren. Ref.:

Herr Dr. Bugge;

 2. vormittags 9‘/, Uhr in dem Institute für Tierseuchen, Prllne 48:

Demonstration von Schweinepestpritparaten und Besichtigung des

bakteriologischen Instituts der Landwirtsehaftskammer.

II. Vereinsangelegenheiten.

Vormittags pünktlich 11 Uhr in Holst Hotel

. Geschäftsbericht;

Rechnungslegung und Unterstützungssachen;

. Aufnahme neuer Mitglieder;

. Wahlen, — des ersten Schriftführers und eines Revisors;

. Verschiedenes und Anträge.

III. Vorträge.

l. Über Milchkontrolle. Ref.: Herr Veterinärrat Dr. Foth, Schleswig.

‘ IV. Gesellschaftlicher Teil:

Hierüber wird am Schluß der Vereinsverhandlungen nähere

Mitteilung gemacht.

Nachmittag 2 Uhr gemeinschaftliches Essen,

trockenes Kuvert 4 M.

<J"#UONJ“

mit Damen,

63. ordentliche Illtulledervereammlunq des Tlerärztllchen Lsndesverelne

In Württemberg I907.

Die 63. ordentliche Mitgliederversammlung findet am Sonntag,

den 8. September d. J., vormittags 10 Uhr, in der Liederhalle

(Kreutzersaal) zu Stuttgart statt.

Tagesordnung:

l. Vortrag über Laiengeburtshilfe bei den Haustieren. Referenten:

Herr Oberamtstierarzt Theurer-Ludwigsburg und Herr

Distriktstierarzt B i b e r- Langenau.

2. Aufhebung des Zwangs der Haltung der Deutschen Tierärzt

lichen Wochenschrift. Regulierung des Vereinsbeitrags. Ab

änderung des ä 3, Abs. 2 und 3 der Satzungen des Tierärzt

Iichen Landesvereins. Referent: Der stellvertr. Vorsitzende,

Herr Oberamtstierarzt Model-Gerabronn.

3. Entwurf einer Gebührenordnung der Tierärzte. Referent:

Herr Oberamtstierarzt Kuhn-Kltnzelsau.

4. Bericht der Kommission in Steuerangelegenheiten Referent:

Herr Veterinärrat Ostertag-Gmtlnd.

o. Verli'alten der Tierärzte zu den‘ l*‘leisehbeschatler'terelnen.

Referent: Herr Stadtdirektions und l. Stadttierarzt Veterinär

rat Kösler-S‘tuttgart.

6. Laufendes.

Um 2 Uhr findet in der Liederhalle ein gemeinschaftliches

Mittagessen statt. (Preis des trockenen Kuverts 2,50 M.)

Die verehrlichen Vereinsmitglieder werden zu zahlreicher Bes

teiligung freundlichst eingeladen.

Im Auftrag des Vereinsausschusses:

der derzeitige Vorsitzende:

Kösler.

Vereln Mecklenburgischer Tierärzte.

64. Versammlung am Sonntag, den 8. September 1907,

mittags 12 Uhr, im Hotel Erbgroßherzog, Güstrow.

Tagesordnung:

. Jahresbericht durch den Vorsitzenden.

. Vercinsangelegenheiten.

. Kassenbericht und Revision.

. Mängel der Viehstallungen und Vorschläge zu deren Beseitigung.

(B.-T. Evers).

. Der Ausflug nach Kopenhagen (T. Teetz).

. Mitteilungen aus der Praxis.

Nach der Versammlung Mittagessen (Gedeck 3 Mark).

Der Vorstand.

Hilbrand, 1. Vorsitzender. Wilbrandt, l. Schriftführer.

Behm, Kassierer. Otto, 2. Vorsitzender. Teetz, 2. Schriftführer.

G>U‘bF=U?NJ"‘

Die größeren deutschenVichversleherungsgesellseheften

am Schluß des Jahres 1906.

Von Tierarzt Dr. Plath-Küln.

Wie in früheren Jahren, so habe ich auch für das Jahr 1906

eine Übersicht über die größeren Deutschen Viehversicherungs

gesellsehaften zusammengestellt. Die Tabelle ist durch eine

neue Rubrik, welche die Gesamtprttmieneinnahme enthält, er
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weitert worden, wodurch es jedem Interessenten ermöglicht ist,

auf einfache Weise die Richtigkeit der angeführten Prozent

sätze nachzupriifen.

Erfreulicherweise haben fast sämtliche Gesellschaften in

der gewöhnlichen Viehlebensversicherung, der Trägerin des

Geschäfts, einen teilweise sogar recht bedeutenden Zuwachs er

fahren, ein Zeichen dafür, daß auch dem Viehversicherungs

zweige immer mehr Interesse entgegengebracht wird. Bedauer

licherweise muß aber auch diesmal konstatiert werden, daß bei

einzelnen Gesellschaften die Höhe der Unkosten die Grenze

des Erlaubten bei weitem überschritten hat. Gegenseitigkeits

gesellschaften, die ein Drittel, ja bis zur Hälfte der gesamten

Prämieneinnahme an Unkosten verschlingen, dürften nicht mehr

zu volkswirtschaftlichen gemeinnützigen Instituten, welche sie

ihrem Zwecke nach sein sollen, zu rechnen sein. Diese Gesell

schaften sind nicht in der Lage, das zu leisten, was man von

ihnen erwarten muß, nämlich gegen eine angemessen billige

Prämie in dem Rahmen ihrer Versichernngsbedingungen den

Versicherten Schäden so zu ersetzen, daß die Versicherung

wirklich einen Schutz bildet. Die Mitglieder fühlen sich natur

gemäß bei solchen Gesellschaften auch nicht wohl. Alljährlich

ist bei ihnen ein großer Abgang zu verzeichnen, und damit

solcher nicht augenscheinlich wird, muß derselbe von der Ge

sellschaft unter äußerster Anstrengung und Aufbietung großer

Mittel, welche natürlich die Versicherten aufzubringen haben,

durch Neuzugang ausgeglichen werden. So hatte z. B. eine

Gesellschaft, welche auch einen hohen Prozentsatz für Unkosten

verbraucht, im Jahre 1906 bei einer Gesamtversicherungssumtue

von ca. 121/2 Millionen einen rechnungsmäßigen Zugang von

1/4 Million Mark. Die Einnahme.nn;Eintrjttsgalüd_ stellte sich__

bei derselben Gesellschaft aber im Laufe des Jahres auf zirka

10000 M. und, da sie 1/-3 Proz. der Versicherungssumme als

Eintrittsgeld von neuhinzutretenden Mitgliedern erhebt, so ergibt

dies einen wirklichen Neuzugang von ca. 2000000 M. Von

dieser Summe entfallen daher, da der rechnungsmäßige Zugang

nur 1/4 Million M. beträgt, 1% Millionen M. auf Deckung des

Abganges, mit anderen Worten: diese Gesellschaft hatte in

dem einen Jahre von ihrer ca. 121/2 Millionen Mark betragenden

Versieherungssumme 13/4 Millionen M., d. i. ca. 1/7, verloren.

Man sieht also aus diesem einen Beispiel, daß Gesellschaften

mit hohen Unkosten recht viel Abgänge zu verzeichnen haben,

ein Beweis dafür, daß dieselben, wie bereits oben gesagt, nicht

in der Lage sind, das zu leisten, was man von ihnen erwartet,

womit selbstverständlich indirekt eine schwere Schädigung der

gesamten Branche verbunden ist,

Interessant ist es zu beobachten, wie von einzelnen Gesell

schaften versucht wird, über die Höhe der Gesamtunkosten hin

wegzugehen. So trift man vielfach an, daß in den Jahresberichten

nur die Verwaltungskosten berücksichtigt werden, während die

oftmals nicht unbedeutenden Ausgaben für ,Regulierungskosten,

Zinsen, Steuern usw. nicht in Berechnung gezogen werden; da

auch die hierfür ausgegebenen Posten den Versicherten direk€

verloren gehen, so kann man es nicht verstehen, weshalb diese;

nicht mitgerechnet werden. Hierauf ist es auch zurückzuführen,“

wenn einzelne Prozentsätze der Tabelle mit den von den be

treffenden Gesellschaften in ihren Geschäftsberichten angegebenen

nicht übereinstimmen.

~ einnahme noch die Reserven, Eintrittsgelder,

 

 

. bezirk der Stadt Husum zum 1. November er.

Unkosten nach der Versicherungssumme, eine dritte sogar nach

In letzterer sind außer der Prämien

ein nicht un

bedeutender Erlös aus verwertetem Vieh, Zuschuß aus dem

Reservefonds usw. enthalten. Dadurch rechnet sich diese Ge

sellschaft, trotzdem sogar noch über 17 000 M. für Regulierungs

kosten, Steuern usw. und Zinsen unberücksichtigt geblieben sind,

einen Unkostensatz von 24,65 Proz. heraus, während er auf die

Gesamtprämieneinnahme berechnet, über 40 Proz. ausmacht.

Wieder andere Gesellschaften machen ihren ganzen Rechnungs

abschluß den Versicherten und Versicherungslustigen dadurch

unzugänglich, daß sie, obwohl das Gesetz für die privaten Ver

sicheruugsunternehmungen in ä 55 vorschreibt, daß jedem Ver

sicherten aufVerlangen ein Exemplar des Rechnungsabschlusses und

des Jahresberichts mitzuteilen ist, Auszüge aus dem Geschäfts

bericht veröffentlichen und versenden, die natürlich nur über die

für die betreffende Gesellschaft günstigen Punkte Angaben

enthalten.

Schließlich sei noch bemerkt, daß verschiedentlich ein

gewendet worden ist, die Berechnung der Unkosten und

Gruppierung der Zahlen, wie sie in der beigegebenen Tabelle

durchgeführt werden ist, sei nicht zutreffend. Demgegenüber

möchte ich noch feststellen, daß mir von autentischer Seite auf

eine Anfrage ausdrücklich bestätigt worden ist, daß die in der

Tabelle durchgeführte Berechnung der Gesamtunkosten die einzig

richtige sei.

der Gesamteinnahme.

_ Personalien.

Auszelchnungen: Es wurde verliehen dem Kaiserlichen Vete

rinärrat a. I). Rickmann, jetzt zu Höchst a. M., und dem Kreistier

arzt_ a. D. Veterinärrat Ec‚kl>ert Nicol-Geestemünde der„l}ot‚e A_dler-'

orden vierter Klasse.

Veterinärrat Nevermann, Hilfsarbeiter im Ministerium für Land

wirtschaft ete., wurde vom Verein Nordhannoverscher Tierärzte zum

Ehrenmitglied ernannt.

Ernennungen: Der Landestierarzt von Württemberg, ordentliches

Mitglied des Medizinalkollegiums, titulierter Oberregierungsrat

Beiawaengcr zu Stuttgart zum Wirklichen Oberregierungsrat befördert.

—Tierarzt Albert Rahm-Himmelpforten mit den kreistierärztlichen

Geschäften in Zeven beauftragt. —- Schlachthofinspektor Lopüzsch

zu Dudweiler zum Schlachthofdirektor ernannt. —- Tierarzt Gustav

Elleyer«Bochum, Schlachthof, zum Tierarzt für das Amt Eving bei

Dortmund gewählt.

Nlederlnssungen, Wohnsltzveränderungen: Verzogen: Die Tier

ärzte Julias Erhard aus Oberwarmensteinach als Assistent nach

Zusmarshausen (Schwaben), Joseph Klingler aus Würzburg als

Zuchtinspektor-Assistent nach Neustadt a. Saale (Unterfranken)

und Dr. Albert Müller von Mosbach (Baden) nach Düsseldorf a. Rh.

Niederlassung: Friedrich Schneider zu Bleckede a. Elbe.

Promovlert: Die Tierärzte Paul Brembl aus Gießen, Richard

Gasse aus Berlin, Heinrich Küthe aus Celle, Robert Schauer aus

Strasburg (Westpr.) zum Dr. med. vet. in Gießen; Otto Keller aus

Neunkireh (Schaffhausen) zum Dr. med. vet. in Bern, A. Trautmann

Dresden zum Dr. med. vet. in Zürich.

Vakanzen. (Vgl. Nr. 31.)

Schlachthofstellen: Harburg (Elbe): Assistenztierarzt zum

l. Oktober er. Gehalt 2000—2600 M. Bewerb. bis 10. September er.

an den Magistrat. — Husum: Trichinenschauer für den Polizei

Gehalt 1300 M. und

200 M. Wohnungsgeldzuschuß. Bewerb. bis 15. September an die

_Polizeiverwaltung. — Rybnick: Schlachthofvorwalter alsbald. Be

Eine andere Gesellschaft berechnet die | werbungen bis 15. September an den Magistrat.
 

Vernntwortlinlr i'll! den Inhalt (exkL lnnntentell): Prof. Dr. Schmaltz in Berlin. - Verlag und Eigentum der Verlagsbuchhandlung von Richard Schutt in Berlin. —

Druck von W. Btlxenstsin, Berlin.



Die „Berliner 'i‘ierilrztlirhe Wochenschrift“ erscheint

wöchentlich im Verllgc von Richard Schoetz in

Berlin SW.48‚ Wilhelmstr. 10. Durch jedes deutsche

Postamt wird dieselbe zum Preise von M. 6,-— vierteljähr

lich (M. 4,88 für die Wochenschrift, 12 Pi‘. für Bestellgeld)

fiel ins Haus geliefert. (Osterreichische Post-Zeitungs

Proisliste Nr. b'llr. Ungarische Nr. 85.)

Tierärztliche

Berliner

Orlglnalbeiträge werden mit 50 Il’k.‚ in Petltsntz mit

C) llk. für den Bogen honoriert. Alle Manuskripte,

Mitteilungen und redaktionellen Anfragen beliebe man

zu senden an Prof. Dr. Schmaltz, Berlin, Tierärzt

liche Hochschule. hlw~, Lni1enstraße (>6. Korrekturen,

Rezension-Exemplare und Annoncen dagegen an die

Verlagsbuchhandlung.

Woohensohrift
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Die Überwachung der Milchgewinnung und des

Verkehrs mit Milch.

Vortrag, gehalten auf der Generalversammlung de Tierllrztlichen

Vereins in Schleswig-Holstein und Kiel am l. September 1907

von Vet.erintirrat Dr. Foth in Schleswig.

M. H.l Die Milch ist nicht nur eins unserer täglichen

Nahrungsmittel, sondern sie wird mehr und mehr die ausschließliche

Nahrung der Säuglinge. In Berlin allein hat sich der Prozent

satz der künstlich ernährten Säuglinge in der Zeit von 1885

bis 1900 um fast 2/3 vermehrt. Die Versorgung der Bevölkerung

mit guter Milch ist daher eine Forderung von allerhöchstcr

Bedeutung. '

Die Milch ist nun bei weitem nicht immer gut, wenn sie

eine weiße Farbe hat, nicht sinnfällig mit Wasser verdünnt ist,

nicht. sauer ist und nicht schlecht riecht oder schmeckt. Sie

kann vielmehr trotzdem so zahlreiche und so mannigfache Schädlich

keiten beherbergen, daß sie zum Genusse für erwachsene Menschen

nur wenig oder gar nicht geeignet, für Säuglinge aber oft in hohem

Grade gesundheitsschädlich ist.

l. Die Schädlichkeiten in der Milch können zunächst ihre

Ursache haben in Krankheiten der Milchkühe. Hieran ist in

allererster Linie zu nennen die Tuberkulose. M. H., als ich

im vorigen Jahre in Breslau in der Sitzung des Deutschen

Veterinärrates meine Auffassung über die Bedeutung der im

ä37 B. B. A aufgeführten Tuberkulosefitlle für die menschliche

Gesundheit vortrug und mich für die Aufhebung dieses Para

graphen, soweit er sich auf’ die Tuberkulose bezieht, unter ent

sprechender Erweiterung des ä 40 aussprach, bin ich von

einigen Seiten so verstanden worden, als ob ich an der Art

verschiedenheit des Bazillus der menschlichen und der Rinder

tuberkulose überzeugt sei und an eine Übertragbarkeit des

Perlsuchtbazillus auf den Menschen nicht glaube. Das war

natürlich ein Irrtum. Maßgebend war und ist für meine Auf’

f'assung, daß es bisher nur gelungen ist, virulente Tuberkel

l bazillen nachzuweisen im Fleischsaft solcher hochgradig tuber

‘ kulösem Rinder, bei denen sich beträchtliche frische Blutinfektion

zeigte oder die infolge der Tuberkulose hochgradig abgemagert

waren, und daß die Menschen im empfänglichsten Alter, als

Säuglinge, überhaupt kein Fleisch, geschweige denn rohes, essen.

Diese "oraussetznngen treffen aber für die Milch nicht zu. Sie

ist also ganz anders zu beurteilen.

M. H.! Die Forschungen über die Beziehungen der mensch

lichen und der Rindertnberkulose und ihrer Erreger zueinandrr

sind noch nicht abg‘eschlossen. Fest steht aber schon jetzt, daß

der Typus boviuus der virulentere der beiden Tuberkelbazillen

ist, und daß tuberkelbazillenhaltige Kuhmilch geeignet

ist, die menschliche Gesundheit, besonders die der

Säuglinge und Kinder, zu schädigen. Die von der eng

lischen Regierung zum Studium dieser hochwichtigcn Fragen

eingesetzte Kommission kam zu dem Schluß, daß in einer gn

wissen Anzahl von Tuberkulosef'ällen beim Menschen, und be

sonders beim Rinde, die Krankheit das unmittelbare Resultat

der Infektion des menschlichen Körpers durch Bazillen von

Rindertuberkulose sei, und daß in der Mehrzahl dieser Fälle die

Ansteckung durch den Genuß von Kuhmilch entstehe.

Behring und mit ihm zahlreiche Forscher erblicken in der

Kuhmilch überhaupt die Hauptquelle der menschlichen Tuber

kulose.

Die planmäßigen Forschungen haben nun aber gezeigt, daß

nicht alle tuberkulösen Kühe gleichmäßig gefährlich sind.

Obenan steht selbstverständlich die Eutertubcrkulose.

Kühe mit tnberkulös erkrankten Entern scheiden, wie genaue

Untersuchungen ergeben haben, stets virulente Tuberkelbazillen

aus und oft in so ungeheuren Mengen, daß die Milch ‘einer

einzigen eutertuberkulösen Kuh die Sammelmilch ~eines ganzen

Bestandes stark gesundheitsschädlich machen kann.

Die Zahl der eutertuberkulösen Kühe ist nun zum Glück

 

nicht übermäßig groß. Immerhin sind es nach den Ergebnissen

-‚
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der Fleischbeschau noch im Mittel etwa 3 vom Hundert aller

tuberkulösen Rinder. Auf die tuberkulösen Kühe allein bezogen

ist der Prozentsatz natürlich viel höher.

In zweiter Linie ist sodann die tuberkulöse Allgemein

erkrankung von Bedeutung. Durch zahlreiche Untersuchungen

ist sicher festgestellt, daß die Milch von Kühen, die mit klinisch

nachweisbarer Tuberkulose ohne erkennbare Miterkrankung des

Euters behaftet waren, Tuberkelbazillen enthalteri kann. Ob in

diesen Fällen die gesunde Euterdriise die im Blut kreisenden

Tuberkelbazillen auszuscheiden vermag, darüber sind die Ansichten

der Forscher noch geteilt. Übereinstimmend wird aber die ange

führte Tatsache in vielen Fällen darauf zurückgeführt, daß sich bei

klinisch nachweisbarer Tuberkulose im anscheinend intakten Euter

kleinste, frische, bei der Zerlegung schwer oder gar nicht nach

weisbare tuberkulöse Herde bilden, von denen aus der Übertritt

der virulenten Tuberkelbazillen in die Milch erfolgt.

Hieraus folgt nun ohne weiteres, daß auch die Milch von

Kühen, die nur auf Tuberkulin reagiert haben, unter Umständen

ebenfalls Tuberkelbazillen enthalten kann. fest

stehender Erfahrung sind doch solche Tiere tuberkulös. Die

tuberkulöse Erkrankung ist aber ein fortschreitender Prozeß,

dessen Entwicklung sich unserer Beobachtung größtenteils ent

zieht. Im Laufe des Krankheitsprozesses können ebenso im

Euter jene kleinen, frischen, die Milch infizierenden tuber

kulösen Herde auftreten, wie bei den klinisch erkennbaren

Formen der Krankheit. So erklärt es sich auch, daß die Be

obachtungen voneinander abweichen. Während eine Anzahl

Forscher in der Milch nur reagierender Tiere keine Tuberkel

bazillen fand, konnten zahlreiche andere, deren Namen in der

Tuberkuloseforschung einen guten Klang haben, in vielen Fällen

virulente Tuberkelbazlllen in der Milch nachweisen. In einigen

Fällen wurden dann auch im Euter kleinste, frische, tuber

kulöse Herde gefunden.

Endlich ist zu beachten, daß selbst tuberkelbazillenfreie

Milch tuberkulöser Kühe Toxine enthalten und erwiesenermaßen

junge Tiere nachteilig beeinflussen kann. Diese Toxine werden

durch Kochen nicht vernichtet.

Denn nach

Ich stimme also Rievel zu, wenn er den vorhin an

geführten Satz dahin erweitert, daß nicht nur tuberkelbazillen

haltige Milch, sondern daß die Milch tuberkulöser Kühe

sehr wohl geeignet ist, die menschliche Gesundheit,

zumal die der Säuglinge und Kinder zu schädigen.

Nun ist die krankmachende Energie tuberkelbazillenhaltiger

Milch abhängig von der Schwere der tuberkulösen Erkrankung

der Kuh, von dem Grade der Verdünnung des tuberkulosen

Virus und selbstverständlich von der Empfindlichkeit des

Organismus, der sie aufnimmt. Während nach den Unter

suchungen Ostertags die Milch aus einem hochgradig

tuberkulösen Euter noch in einer Verdünnung von 1:1 Billion

virulent sein kann, ist sie nach demselben Forscher bei be

ginnender Eutertuberkulose schon in Verdünnungen von

1:1000 unschädlich. Auf kleinste beginnende Herde im Euter

führen wir aber in der Hauptsache das Erscheinen von

Tuberkelbazillen in der Milch von tuberkulösen Kühen mit an

scheinend intaktem Euter zurück.

Mithin‘ ist" das gebotene Maß der Anforderungen,

die an eine gute Milch zu stellen sind, das, daß sie

von Kühen stamme, die frei von Eutertuberkulose sind,

 

 

und von solchen, die nicht an tuberkulöser Allgemein

erkrankung leiden.

Dies gilt für die Marktmilch. An die Säuglingsmilch

müssen weit höhere Anforderungen gestellt werden. Man wird

einwenden, daß die Milch nur auf’ Tuberkulin reagierender Kühe

bei ihrem im allgemeinen geringen Gehalt an Tuberkelbazillen

recht wohl durch Sterilisieren, Pasteurisieren oder Desinfizieren

ihrer Fähigkeit beraubt werden könne, die Tuberkulose zu

übertragen. Das ist richtig. Nun hat die Erfahrung gelehrt,

daß es kein Verfahren gibt, das die Milch nicht mehr oder

weniger in ihrer Zusammensetzung verändert. Das Sterilisieren

bewirkt so tiefgreifende Veränderungen, daß die Milch als

Säuglingsnahruug kaum noch geeignet ist. Man hat es daher

fast ganz aufgegeben. Das Desinfizieren mit verschiedenen

Konservierungsmitteln, auf das man mehrfach große Hoffnungen

setzte, hat diese nicht erfüllt. Teils bewirken diese Mittel

ebenfalls Veränderungen in der Zusammensetzung der Milch und

beeinflussen sie daher nachteilig, teils wirken sie unmittelbar

selbst in starken Verdünnungen giftig auf den empfindlichen

Organismus des Säuglings. Am wenigsten beeinflußt noch das

Pasteurisieren die Milch. Es ist daher für Marktmilch wohl

verwendbar. Aber auch diesem Verfahren haften so große

Nachteile an, daß es für Kindermilch, wenn es irgend möglich

ist, vermieden werden muß. Als Säuglingsnahrung kommt also

allein die rohe Milch in Betracht. Daraus folgt, daß von

Anstalten, in denen Kur- und Kindermilch gewonnen

wird, gefordert werden muß, daß die Kühe überhaupt

frei von Tuberkulose sein müssen, also daß sie ‘auch

nicht auf Tuberkulin reagieren dürfen. Weitere

Krankheiten, die die Milch gesundheitsschädlich machen

können, sind die Maul- und Klauenseuche, der Milzbrand, die

Tollwut, die Kuhpocken, septische Erkrankungen der Milchkühe

und bestimmte Euterentzündungen.

Die Milch maul- und klauenseuchekranker Kühe ent

hält regelmäßig das Kontagium und überträgt, in rohem Zustande

genossen‚ die Krankheit, wie sie wissen, auf den Menschen,

Erwachsene und Kinder. Aufkochen oder 10 Minuten dauerndes

Erhitzen auf 70u tötet den Ansteckungsstoti‘ ab. Das Reichs

viehseuchengesetz verbietet, wie Ihnen bekannt ist, das Weg

geben roher Milch zur unmittelbaren Verwendung zum Genusse

für Menschen und Tiere oder an Sammelmolkereien.

Beim Milzbrand ist das völlige Versiegen der Milch in

der Regel eines der ersten Symptome. Ausnahmsweise hält

die Milchsekretion indes an. Oft, aber nicht immer enthält sie

dann Milzbrandbazillen, vermutlich nur dann, wenn sich kleinste

Hämorrhagien im Eutergewebe gebildet haben.

Das Reichsviehseuchengesetz verbietet den Verkauf der

Milch.

Das Virus der Tollwut ist wiederholt in der Milch

kranker Kühe nachgewiesen worden. Das Gesetz ordnet die

sofortige Tötung kranker Tiere an und verbietet den Verkauf

oder Verbrauch der Milch kranker und verdächtiger Tiere.

Milch von Kühen, die an Kuhpocken leiden, überträgt die

Krankheit auf Hände und Gesicht der Melker und kann auch

nach dem Genusse bei Menschen und besonders bei Kindern

Ausschläge erzeugen.

Von weit größerer Bedeutung sind die verschiedenen, zum

Teil noch wenig erforschten septikämischen und pyämischen

Erkrankungen des Rindes, die nach der‘ Fleischbeschaustatistik
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für 1904 bei 5,4 vom Tausend aller geschlachteten Kühe er

mittelt wurden. Es ist durch zahlreiche klinische Beobachtungen

und wissenschaftliche Forschungen sicher erwiesen, daß teils

die Krankheitserreger selbst, z. B. der Bac. bovis morbificansr

teils sehr heftig wirkende, selbst durch Kochen nicht zerstör

bare Toxine in die Milch übergehen und schwere Gesundheits

schädigungen beim Menschen hervorrufen können. In anderen

Fällen, z. B. bei septischen Erkrankungen des Darmes oder der

Gebärmutter, können die Krankheitserreger außerdem noch mit

den krankhaften Ausschreitungen und dem Euterschmutz beim

Melken mechanisch in die Milch kommen und erfahrungsgemäß

die menschliche Gesundheit schwer schädigen.

Es ist daher selbstverständlich, daß die Milch von

Kühen, die an schweren fieberhaften Krankheiten

leiden, unbedingt vom menschlichen Genusse aus

geschlossen werden muß.

Die der Art und dem Grade nach sehr verschiedenen

Euterentzündungen sind für die praktische Milchkontrolle

von der größten Bedeutung. Zunächst ist zu beachten, daß

heftige Euterentzündungen als Begleiterscheinungen schwerer

innerer Krankheiten auftreten können. Ferner ist bekannt, daß

sich vom Euter aus Blntvergiftungen entwickeln können, die

das Fleisch schädlich machen. Es sei hier an die Fleisch

vergiftungen von Cotta und Wurzen erinnert. Im übrigen

beruhen die Euterentzündungen, wie wir heute wissen, zum

allergrößten Teil auf Infektion. Es kommt eine Reihe von

Bakterien in Betracht, von denen in allererster‘ Linie die

Streptococcen zu nennen sind. Nun wollen sie aber be

achten, daß stets Staphylococcen und zuweilen auch Strepto

coccen nach sicheren Untersuchungen in der Milch gesunder

Frauen gefunden werden und daß Bakterien dieser Gruppen sich

außerordentlich häufig auch in der Marktmilch finden, ohne daß

diese liim geringsten schädlich ist. Die Streptococcen kommen

also für die praktische Milchkontrolle nur dann in Betracht,

wenn sie aus kranken Entern stammen. Daher ist mit einer

bakteriologischen Untersuchung der Marktmilch allein nichts

getan. Nur die tierärztliche Untersuchung der Milchkühe führt

hier zum Ziel. Die Zahl der sicheren Beobachtungen, wo nach

dem Genusse von Milch euterkranker Kühe schwere Gesundheits

schädigungen und Todesfälle auftraten, ist nicht so ganz klein.

Edwards und Severn (the Lanzet 1897) berichten über eine

Epidemie von follikulärer Mandelentzündung nach dem Genusse

einer Sammelmilch, die Staphlyoc. aur. u. alb., und Streptoc.

pyogenes enthielt. Die Bakterien stammten aus dem Gemelke

einer euterkranken Kuh, das der Gesamtmilch beigemischt war.

Es kann nicht wundernehmen, daß nur wenige Liter solcher

Milch ein großes Milchquantum gesundheitsschädlich machen

können, denn die Milch ist ein ausgezeichneter Nährboden für

Bakterien aller Art, in dem auch viele gesundheitsschädliche

Keime sich stark vermehren können. Weiter verweise ich auf‘

die Beobachtungen von Professor Holst in Christiania, von

Dr. Johannsen ebenda, von Moro, von Lameris und Barre

feld u. a. Der II. internationale Milchkongreß in Paris hat

sich nach diesen Beobachtungen auch für die Gefährlichkeit der

streptococcenhaltigen Milch für Erwachsene und Kinder aus

gesprochen.

Gesundheitsschädliche Sekrete sind bei den verschiedensten

Euterentzündungen gefunden worden.

einzelnen Formen der Mastitis nicht immer genügend auseinander

Zudem lassen sich die

 
halten. Die klinische Untersuchung gibt daher nicht immer

ausreichende Mittel an die Hand, festzustellen, wann die von

den kranken Entern gelieferten Gemelke und die darin ent

haltenen Bakterien gesundheitsschädlich sind, und etwaige bak

teriologische Knltur- und Impfversuche verbieten sich in der

Regel aus praktischen Gründen von selbst. Da solche Milch,

wie schon gesagt wurde, vielfach durch Kochen nicht unschäd

lich gemacht werden kann, so muß gefordert werden, daß die

Milch aller euterkranken Kühe unbedingt als un

tauglich zum menschlichen Genusse anzusehen ist.

2. Die Schädlichkeiten in der Milch können ihre Ursache

haben in zufälligen Verunreinigungen mit Ansteckungsstofl‘en

menschlicher Seuchen, sei es durch die Gefäße, durch das zu

ihrer Reinigung benutzte Wasser und dergl.‚ sei es durch die

Melker oder andere Personen. Manche der pathogenen Mikro

organismen vermögen sich in der rohen Milch lange Zeit lebens

fähig zu erhalten, für andere ist sie sogar ein ausgezeichneter

Nährboden. So entstehen die sogenannten Milchepidemien.

Cholera asiatica, Typhus und Diphtheritis sind mehrfach durch

die Milch verbreitet worden. Auch der Scharlach, das Erysipel

und die Syphilis sollen durch den Genuß roher Milch verschleppt

worden sein.

3. Erfahrungsgemäß können die Schädlichkeiten in der Milch

herrühren von medikamentöser Behandlung der Milchkühe.

Hier muß allerdings bemerkt werden, daß bei weitem nicht

alle Arzneistoife in die Milch übergehen. Die Ausscheidung

von Karbolsäure, Salizylsäure, Arsen, Jod und Quecksilber ist

sicher und so bedeutend, daß die Milch gesundheitsschädlich

werden kann. Über den Übergang von Blei und Kupfer in

giftigen Mengen in die Milch sind die Ansichten noch geteilt.

Kampfer, Terpentinöl, Kamillen, Asa foetida machen sich in

der Milch bemerkbar. Nach Verabreichung von Aloe erhält sie

einen bitteren Geschmack. Alkohol geht nach sicheren Be

obachtungen bei übermäßiger Verfütterung alkoholreicher stark

gesäuerter Schlempe in schädlichen Mengen in die Milch über.

Bemerkt muß zu allen diesen Angaben aber werden, daß die

experimentellen Untersuchungen in der Regel mit gesunden

Tieren angestellt werden, während in der Praxis Medikamente

nur kranken Tieren verabreicht werden. Es bedarf noch ein

gehender Untersuchungen, ob nicht unter dem Einfluß ver

schiedener krankhafter Prozesse im Organismus der Übergang

von Arzneimitteln in die Milch bedeutend erleichtert wird.

Die Milch kann aber noch chemische Stoffe enthalten, die

ihr erst nachträglich zur Konservierung zugesetzt worden sind.

Diese sollen entweder die Bakterien der Milch vernichten,

wirken also als Desinfektionsmittel, oder sie sollen nur die ent

stehende Milchsäure binden; dies sind die alkalischen Kon

servierungsmittel. Als desinfizierende Mittel werden vorzugs

weise benutzt Borsäure, Salizylsäure und Formalin. Sie er

füllen ihre Aufgabe zuverlässig, machen aber, wie jetzt feststeht,

die Milch zu einem ungeeigneten, der menschlichen Gesundheit

oft mehr oder weniger schädlichen Nahrungsmittel. Von der

Borsäure und Salizylsäure ist das schon länger bekannt. Das

von Behring so warm empfohlene Formalin ist erst in neuerer

Zeit als ganz ungeeignet erkannt worden. Abgesehen davon,

daß der Formalinzusatz verschiedene chemische, ‚Veränderungen

in der Milch hervorruft und dadurch ihren Geschmack selbst in

sehr starken Verdünnungen unangenehm beeinflußt, wirkt das

Formaldehyd nach sicheren Beobachtungen selbst in diesen Ver—
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dünnungen noch nachteilig auf die Gesundheit des Menschen.

Säuglinge, die mit Formalinmilch ernährt werden, können

schweren Schaden an ihrer Gesundheit nehmen.

Die wissenschaftliche Deputatiou für das Medizinalwesen

~hat sich nach den bisherigen Erfahrungen denn auch für die

Gesundheitsschädlichkeit der Formalinmilch ausgesprochen.

Wie weit andere Desinfektionsmittel, z. B. das Wasserstoff

superoxyd, sei es allein, sei es»unter folgendem Zusatz von

etwas Blutserum oder Ferment, die chemische Zusammensetzung,

Geschmack und Geruch der Milch verändern und sie vielleicht

ungeeignet als Säuglingsnahrung machen kann, bedarf noch

weiterer Untersuchung.

Die alkalischen Konservierungsmittel binden zwar die

durch die verschiedenen Milchsäurebakterien gebildeten Säure

mengen, verhindern also das Sauerwerden. Dadurch gewinnen

aber die peptonisierenden, buttersäure- und toxinbildenden

Bakterien die Überhand. Sie wuchern ungehemmt und die Milch

fault. Solche Milch ist gesundheitsschädlich. Dabei ist zu be—

achten, daß die Fäulnis keineswegs innen ohne weiteres be

merkbar wird.

Wir sehen also, daß Milch, die mit Konservierungsmitteln

versetzt ist, leicht zum menschlichen Genuß untauglich

werden kann.

4. Die Schädlichkeiten in der Mich können herrühren von

ungeeigneter Fütterung. M. H.! Hier sind noch heute

vielfach Ansichten verbreitet, die der exakten Prüfung nicht

standhalten. Sicher schädlich wirkt beispielweise die Ver

fiitterung von Artischocken, die jedoch nur in Gärtnereien eine

Rolle spielen kann, dann, was wichtiger ist, von Rizinuskuchen,

ferner vor allem an faulenden Riibenblättern und von stark

befallenem Klee. Auch Schlempe, Traber und Melasse in

großen Mengen sind geeignet, ‘ die Milch unter Umständen

ungünstig zu beeinflussen, die Schlempe anscheinend aber nur,

wenn sie ohne Beifutter gegeben wird. Die früher vielfach für

Kindermilchkühe verpönte Grünfiitterung ist wieder zu Ehren

gekommen. Weidekiihe liefern eine ausgezeichnete äußerst

bekömmliche Milch. Auch der so sehr gefürchtete Futterwechsel

ist, wie sichere Beobachtungen gezeigt haben, weniger bedenklich,

als man früher glaubte. Die vielfach noch geforderte Über

gangszeit von 14 Tagen kann wohl ohne Bedenken verkürzt

werden. Zu beachten ist allerdings, daß die Reinlichkeit im

Stelle, die für die anzustrebende saubere Milchgewinnung uner

läßlich ist, durch Grünfütterung stark beeinträchtigt wird.

5. Endlich kann die Milch nachteilig beeiuflußt werden

bei und nach dem Verlassen des Euters.

M. H.l Ich komme hier zu einem der wichtigsten Kapitel

der Milchhygiene.

Die Milch im gesunden Euter ist bakterienfrei. Aber

schon in der Zitzenöti‘nung und im Strichkanal wuchern in den

vom letzten Melken zurückgebliebenen Milchresten ungeheure

Mengen von Bakterien, die beim Melken in die Milch gelangen.

Ferner wird die Milch verunreinigt durch zahllose Bakterien,

die an der Haut der Kühe, vor allen Dingen von dem dieser

am Euter und dessen Umgebung anhaftenden Kuhkot, aus der

Streu, von den Händen und der Kleidung der Melker, aus der

Stalluft, aus den Milchkannen usw. stammen. In der warmen

Milch vermehren sich die Bakterien rapide. Sie verändern die

Milch allmählich. Welche Veränderungen sie bewirken und wie

rasch ‘diese auftreten, das hängt von den Arten der Bakterien

 
und von ihrer Menge ab. Manche Arten, z. B. die zu der

Gruppe der Milchsäurebakterien gehörigen, finden sich regel

mäßig in der Milch, daß sie fast als normaler Befund anzu

sehen sind. Daneben finden sich außer den verschiedensten

Arten von Keimen die zur Gruppe der Buttersäurebakterien

gehörigen, dann peptonisierende, ferner Bakterien, die durch

Bildung von Alkali die Gerinnung der Milch verhindern, und

viele andere. Unter normalen Verhältnissen pflegen die Milch

säurebakterien rasch zu wuchern und die übrigen Arten zu

unterdrücken, dann wird die Milch sauer. Oft aber gewinnen die

anderen Arten die Überhand; die Milch fault dann oder gärt,

wird bitter, ölig, fadenziehend schleimig, gelb, rot, blau usw.

Weitaus die größte Bedeutung haben die Bakterien des

Milchschmutzes, also die, die mit. dem Kuhkot, aus dem der

Milchschmutz zum allergrößten Teil besteht, in die Milch

kommen. Sie gehören vorwiegend der (loligruppe, aber auch

der Gruppe der Heubazillen und anderer sporentragender

Bakterienarten an. Aus dem Kuhkot stammen also die

Bakterien, die in erster Linie die Milch gesundheitsschädlich

zu machen vermögen. Der Brechdurchfall bei Säuglingen ist

erwiesenermaßen häufig eine Folge des Genusses schmutziger

Milch. Je stärker die Milch verunreinigt ist, desto schneller

verdirbt sie und desto schneller wird sie zum Genusse für

Menschen ungeeignet. Rein gewonnene und gut aufbewahrte

Milch ist lange Zeit haltbar.

Nun glaubte man, unsauber gewonnene Milch nach mecha

nischer Reinigung durch Durchseihen [oder besser‘ durch

Filtrieren] mit Konservierungsmitteln desinfizieren und so wieder

zu einem guten Nahrungsmittel machen zu können. Diese Holi

nungen haben sich nicht erfüllt. Wir haben schon gesehen, daß

die Milch durch Zusatz‘. von Konse'rvierungsmitteln mehr oder

weniger beeinflußt und zum menschlichen Genusse ungeeignet

gemacht wird. '

Es bleibt also nichts übrig, als die Milch so zu gewinnen,

daß nur wenig Keime hineingelangen, und sie weiter so zu be

handeln, daß diese wenigen Keime sich nicht zu gesundheits

schädlichen Mengen in ihr vermehren können. Also eine

möglichst saubere Gewinnung der Milch, sofortige

tiefe Kühlung und kühle Aufbewahrung in dicht ver

schlossenen sauberen Gefäßen ist zu fordern.

Das größte Hindernis ist natürlich das, daß an ein und

derselben Produktionsstätte zwei völlig heterogene Dinge pro

duziert werden sollen: Milch und Mist. Die Praxis hat aber

längst gezeigt, daß alle Schwierigkeiten bei gutem Willen über

wunden werden können. Daß sich die Produktionskosten er

höhen, daß also auch die Milch teurer werden muß, ist freilich

selbstverständlich.

Um Milch sauber gewinnen zu können, ist zunächst auf‘

saubere und gut veutilierte Ställe, auf geeignetes Aufstellen und

Anbinden der Kühe, auf frische und gute Streu, auf saubere

Haltung der Kühe nach holländischem Muster, auf häufiges

Putzen zu halten. In Milchviehbeständen, die der Gewinnung

von Vorzugsmilch dienen, hat man mehrfach mit Vorteil einen

besonderen Melkraum eingerichtet. Abbrausen der Kühe vor

dem Melken, Abwaschen des Euters, was freilich oft nicht ver

tragen wird, wenigstens aber trockenes Abreiben des Euters

und leichtes Einfetten zur Fixierung der Bakterien, neuerdings

Verwendung von Euterschürzen oder des Backhausschen

Euterbeutels, gründliche Reinigung der Hände der Melker,
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Wegmelken des ersten, stark bakterienhaltigen Milchstrahls aus

jeder Zitze, Verwendung von sauberen Melkeimern mit enger

Öifnung, das alles sind Maßnahmen, die sich in der Praxis

bereits bewährt haben. Die in die so gewonnene Milch doch

trotz größter Vorsicht noch hineingelangenden Verunreinigungen

sind unmittelbar nach dem Melken durch Seihen oder in größeren

Betrieben besser durch Filtration zu entfernen. Außer den

zum Teil recht teuren Kiesfiltern sind vor allem die Watte

tilter zu nennen, unter denen sich das Ahlbornsche auszeichnet.

Das noch bessere Zentrifugieren ist in seiner Anwendung be

schränkt, weil es die Milch entrahmt und weil mithin, wenn sie

als Vollmilch wieder in den Handel kommen soll, zuvor wieder

eine Vermischung stattfinden muß. Diese ist meist nicht sehr

innig. Solche Milch rahmt später sehr leicht auf und gibt

weniger, wenn auch fettreicheren Rahm.

Weiter ist zu fordern, daß die Milch hiernach sofort schnell

und tief gekühlt werde. Darauf muß sie verkaufsfertig in

sterilisierte Flaschen mit Kugelschliffspfropfen oder auch mit

antimonfreien, grauen Gummiverschlüssen gefüllt und bis zum

Transport kühl aufbewahrt werden. Werden diese Forderungen

erfüllt, so hält sich die Milch selbst in der Sonnenwärme ohne

irgendwelche Zubereitung hinreichend lange unverändert.

Stammt sie von gesunden Kühen, so kann sie unbedenklich in

rohem Zustande nicht nur von Erwachsenen, sondern auch von

Säuglingen genossen werden. Können diese Forderungen nicht

in vollem Umfange erfüllt werden, so muß die Pasteurisierung,

d. h. die Erhitzung auf Temperaturen unter 100°, z. B. 15—20 Min.

auf 6:3", mit nachfolgender tiefer Kühlung und kühlerAufbewahrung

vorgenommen werden. Die Pasteurisierung ist aber immer

nur ein Notbehelf, denn‘ sie tötet zwar die pathogenen und die

Milchsäurebakterien, aber andere und zwar sporentragende Arten

bleiben am Leben. Diese führen oft zur Fäulnis. Daher fault

die pasteurisierte Milch leicht bei ungeeigneter Aufbewahrung

und wird dann stark gesundheitsschädlich. Dennoch ist die

Pasteurisierung, wie ich schon einmal im Laufe des Vortrags

erwähnt, der Sterilisierung weit vorzuziehen, weil sie nicht

so tiefgreifende Veränderungen erzeugt, weil die wertvollen

Fermente und Schutzstoffe erhalten bleiben und weil die Ver

daulichkeit der Milch größer ist.

Aus meinen Ausführungen ergeben sich ohne weiteres für

die praktische Milchkontrolle folgende Forderungen:

l. Tierärztliche Untersuchung der Milchkühe.

2. Überwachung des Melk- und Stallpersonals zur Verhütung

etwaiger Milchepidemien.

3. Überwachung der Fütterung und Haltung der Kühe, und

4. Überwachung der Gewinnung und weiteren Behandlung

der Milch bis zum Verbrauch.

Die unter 2 erwähnte Kontrolle des Melk- und Stallpersonals

ist Suche des Arztes, die übrigen Aufgaben fallen größtenteils

in den Bereich der Tätigkeit des Tierarztes. Mehrfach werden

beide gemeinschaftlich tätig werden und nicht zuletzt wird in

der unter 4 angeführten Überwachung der Chemiker in Tätig

keit zu treten haben, um die zahlreichen Verfälschungen, Zu

sätze von Konservierungsmitteln usw. nachweisen zu können.

Der weitaus größte und bedeutsamste Anteil der Kontrolle

fällt aber, wie Sie gesehen haben, dem Tierarzt zu.

Daher, in. H., ist es Pflicht der Tierärzte, hier voranzugehen,

aufklä.rend und belehrend zu wirken, und ihr Teil dazu beizu

tragen, daß Konsumenten, Produzenten und Behörden von der

 
dringenden und unabweisbaren Notwendigkeit einer baldigen

Regelung der Überwachung der Milchgewinnung und des Milch

verkehrs überzeugt werden. Von allem werden die zu den

städtischen Verwaltungen in Beziehung stehenden Tierärzte

bahnbrechend vorgehen können. Denn die Versorgung der Be

völkerung und vor allem der Kinder mit geeigneter Milch wird

sehr bald eine kommunale Aufgabe sein.

Gelingt es unsern Bemühungen, zur Verwirklichung einer

in ihren Grundzügen bezeichneten praktischen Milchkontrolle

beizutragen, so werden wir unseren Lohn nicht nur in einem

außerordentlich erweiterten Arbeitsfelde finden, sondern zugleich

in dem stolzen Bewußtsein, mitgewirkt zu haben an einem

Werke, das der Menschheit zu größtem Segen gereichen wird.

(Beschluß des Vereins siehe unter S. 667.)

Referate.

Untersuchungen über Schweineseuche.

Von Prof. Dr. H. Preisz in Budapest.

(Zeilschril‘t tllr 'l‘iermwdizln, Xi. Band. 8 H1l’t.l

Veranlaßt durch die 1904 erschienene Arbeit „Die Schweine

seuche“ von Grips, Glage und Nieberle hat Preisz in Ergän

zung seiner vor zehn Jahren erschienenen Arbeit erneut bak

teriologische Untersuchungen über die Schweineseuche angestellt.

Preisz rekapituliert zunächst den wichtigsten Inhalt der vor

erwähnten Arbeit von Grips, Glage und Nieberle. Er

spricht sich dahin aus, daß jene Forschungsresultate nichts

gegen die Existenz der Schützschen Schweineseuche beweisen,

daß hingegen durch sie die Existenz einer neuen Schweineseuche

festgestellt wurde. Wenn nun auch der Gripssche Bac. pyogenes

nicht der Erreger der Schweineseuche ist, so bleibt es doch

fraglich, ob er nicht diese Seuche komplizieren kann. Diese

Frage sucht Preisz bei der eingehenden anatomischen und bak

teriologischen Untersuchung von 47 Fällen zu klären. Die

47 untersuchten Fälle stammten aus fünf verschiedenen Beständen

und aus ganz verschiedenen Gegenden. Aus den in umfang

reichen Tabellen niedergelegten Untersuchungsresultaten ergibt

sich, daß in keinem jener fünf Bestände aus verschiedenen

Gegenden nur Schweineseuche oder nur Schweinepest geherrscht.

hätte; bei sämtlichen handelte es sich um Mischinfektionen von

Seuche und Pest. Preisz beschreibt nun weiter, wie in den ein-v

zelnen Beständen teils die Lnngenatfektionen, teils die Pest‘

lä.sionen vorherrschten. Über die Bedeutung der in den Brust

organen gefundenen Bakterien sei folgendes bemerkt. Der Bac.

suisepticus wurde in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle nach

gewiesen, nämlich unter den 47 Fällen 39, bzw. 'samt drei frag

lichen Resultaten (vgl. die Tabellen) 42mal; er fand sich nicht

nur in Lungen und Bronchien, sondern (mehrere Male auch im

Herzblut, in Milz, in mesenterialen und anderen Lymphdrüsen.

Der Bac. suisepticus spielt also bei der Erzeugung der Schweine

pest (nach Löffler-Schütz) und ihrer Hauptläsionen in den

Lungen eine sehr wichtige Rolle und die Behauptung von

Grips, Glage und Nieberle, wonach die „Löfflerschen Bak

terien nur gelegentlich akute Komplikationen des normal

chronischen Verlaufes machen, wozu sie als weitverbreitete, mit

zum Teil nicht unbeträchtlicher Virulenz begabte Sputum

bakterien befähigt sind,“ muß für unhaltbar erklärt werden.

Ob die Schweineseuche durch den Nachweis des Bac.

suisepticus feststellbar ist, beantwortet Preißverneinerid. Aus der

O’
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Gegenwart dieses Bazillus allein auf Schweineseuche zu folgern,

wäre ebenso unstatthaft, wie z. B. auf Grund des Nachweises

von Streptococcen im Nasenschleim von Pferden die Druse zu

diagnostizieren. Preiß erachtet die unkomplizierte Suiseptikusin

fektion als unfähig zur seuchenhaften Ausbreitung. Er vertritt

den Standpunkt. daß regelmäßig eine Mischinfektion vorhanden

sein muß, denn er sah noch niemals in einer Herde Schweine

seuche für sich allein (ohne Pest) herrschen.

Den Bac. pyogenes suis konnte Preiß in Budapest, die

vorhin erwähnten drei fraglichen Fälle mitgerechnet, in 16

unter allen 47 Fällen nachweisen. In diesen 16 Fällen war

allemal der Bac. suisepticus mit vorhanden. Demgemäß spricht

er dem Bac. pyogenes nur eine untergeordnete Bedeutung zu.

In der einen Gruppe war die Schweineseuche auch durch

den Bac. viscosus kompliziert. In den betreffenden 25 Fällen

war er 16 mal vorhanden und fast stets war auch hier der

Das Konstante bei den Untersuchungs

objekten war also immer der Bac. suisepticus. Außer dem

Bac. pyogenes und dem Bac. viscosus können aber gewiß auch

andere Mikroorganismen den bakteriologischen Befund der

Schweineseuche komplizieren. Als solche Mikroorganismen seien

erwähnt Streptococcen, Staphylococcen und der Bac. pyocyaneus.

Der Gripsschen Schweineseuche entsprach keiner der unter

suchten Fälle. Da in ungefähr einem Drittel aller Fälle der

Grips'sche Bazillus gefunden wurde, so folgt daraus, daß der

Bac. pyogenes ein sehr verbreiteter Mikroorganismus sein muß

und es wäre nicht zu verwundern, wenn es sich herausstellte,

daß auch dieser Bazillus, sowie die mörderische Gruppe des

Bac. bipolaris septicus (= Bac. der Septicaemia haemorrhagica),

als harmloser Schmarotzer bei Schweinen und anderen Tieren

vorkommt, zeitweise auch unter besonderen Bedingungen pathogen

werden kann. Für Preiß unterliegt es keinem Zweifel, daß die

Löfflersche Bakterie (Bac. suisepticus) jene Veränderungen

der Lunge hervorruft, die das wesentliche der Schweineseuche

darstelle. Jedenfalls gewann Preiß nach dem Studium des Werkes

von Grips, Glage, Nieberle nicht die Überzeugung, als wenn

der Bac. suisepticus bei ihren Fällen neben dem Bac. pyogenes

eine ganz nebensichtliche Rolle gespielt hätte.

Schließlich wendet sich Preiß noch gegen die Ansicht ameri

kanischer Autoren, daß nämlich nicht der Bac. suipestifer, viel

mehr ein submikroskopischer Organismus, der das Filter passiert,

die Ursache der Schweinepest abgäbe.

In einer längeren Schlußbetrachtung äußert sich Preiß dahin,

daß der gesunde und pestkranke Schweineorganismus sich dem

Bac. suisepticus gegenüber verschieden verhält, namentlich, daß

gesunde Schweine durch diesen Bazillus per os nicht infiziert

werden können, wogegen bei pestkranken Schweinen diese Mög

lichkeit besteht. Gern gibt er zu, daß bereits pestkranke

Schweine auch durch die Luftwege mit dem Bac. suisepticus

leichter infiziert werden können als gesunde.

Wenn in Deutschland behauptet wird, daß der Charakter

der Schweineseuche seit Mitte der neunziger Jahre eine Änderung

erfuhr, indem an Stelle der akuten Pneumonie mit häufiger

Pleuritis und Perikarditis vorwiegend eine chronische Pneumonie

getreten sei, so glaubt er, daß solche Folgezustände bereits

sekundäre oder lliischinfektionen darstellen, wo neben dem Bac.

suisepticus auch andere oder ausschließlich andere Mikroben,

sowie Streptococcen, der Bac. pyogenes suis und andere Arten

beteiligt sind. Was in der Literatur vielfach als chronische

Bac. suisepticus zugegen.

 

Schweineseuche vorgeführt wird, das ist wohl zumeist nicht die

Schützsche Seuche und Preiß pflichtet Grips’, Glage und

Nieberle bei, wenn sie behaupten, daß die Schilderungen der

chronischen Schweineseuche durch deutsche und französische

Autoren wohl auf ihre neue Seuche paßt., nicht aber auf

die Schützsche Schweineseuche. Rdr.

Die von Behringschen Bovovaccinations- und Tulase

laktinversuche in Argentinien.

den Verhandlungen der XXXV. Plenarversammlung des

Deutschen Landwirtschaftsrats 1907.

Verhandelt den 14. März 1907. (Referat)

Von Behring veröffentlicht den zwischen ihm und der

Republik Argentinien abgeschlossenen Staatsvertrag, nach

welchem die argentinische Staatsregierung dem langjährigen

Mitarbeiter von Behrings, Professor Dr. Römer 200 Rinder

zur Verfügung stellt.

Schutzgeimpft werden 20 Tage bis drei Monate alte Kälber,

die aus tuberkulosefreien Herden stammen und eine vorherige

Tuberkulinprobe mit gänzlich negativem Ergebnis überstanden

haben.

Eine erste Versuchsserie umfaßt 50 Tiere, von denen 20

als Kontrolltiere dienen, während 30 durch Römer den ersten

Impfstoff‘ erhalten. Der erste Impfstoff wird außerdem durch

die Kommission auch Laboratoriumstieren, insbesondere Meer

schweinchen eingespritzt, um seinen Virulenzgrad festzustellen.

Aus

Nach der Erstimpfung werden Kontrolltiere und immunisierte

Tiere zusammen unter natürlichen Lebensbedingungen gelassen,

aber ohne Vermischung mit andern Rindern. Nach 3 Monaten

werden dann die 50 Versuchsrinder mit Tuberkulin geprüft,

hierauf zwei der geimpften Tiere getötet, seziert uud einige

‘ihrer Organe, gleichgültig, ob sie gesund sind oder nicht, auf‘

Versuchstiere verimpft. Unmittelbar hierauf erhalten die übrig

bleibenden 28 immunisierten Tiere durch Römer die Zweit

impfung. Dieser zweite Impfstoff wird unter den gleichen Be

dingungen und zu demselben Zweck wie der erste Impfstoff

Laboratoriumstieren einverleibt. Immunisierte und Kontrolltiere

bleiben dann dauernd zusammen unter den gewöhnlichen Lebens

bedingungen. Drei Monate nach der Zweitimpfung werden alle

noch lebenden Tiere dieser Versuchsreihe einer neuen Tuber

kulinprüfung unterzogen. Sobald das Ergebnis derselben vor

liegt, werden zwei immunisierte Tiere getötet, seziert und ihre

Organe auf Laboratoriumstiere verimpft. Zum gleichen Zeit

punkt, also mindestens 6 Monate nach der zweiten Impfung

werden die übrig bleibenden 24 immunisierten Tiere und die

20 Kontrolltiere durch die Kommission einer Immunitätsprüfung

mit Rindertuberkulosevirus unterzogen. Fünf immunisierte und

5 Kontrolltiere erhalten das Virus subkutan, 14 immunisierte und

10 Kontrolltiere werden in einem besonderen Stall in unmittel

bare Berührung mit tuberkulösen Rindern gebracht (Kontakt

infektion). 6 Monate nach der Immunitätsprüfung erhalten alle

überlebenden Tiere eine Tuberkulininjektion; hierauf werden,

reagierend oder nicht reagierend, 2 immunisierte und 2 Kontroll

tiere die intravenös geimpft sind, sowie zwei immunisierte und

zwei Kontrolltiere, die subkutan geimpft sind, getötet. Von

den der Kontaktinfektion ausgesetzten Tieren werden nur die

jenigen getötet, welche deutlich auf Tuberkulin reagiert haben.

Ein Jahr nach der Immunitätsprüfung werden die übrig

bleibenden Tiere von neuem mit Tuberkulin geprüft und hierauf,

reagierend oder nicht reagierend, je 2 intravenös und je 2 sub
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kutan geimpfte, immunisierte und Kontrolltiere seziert, ebenso

je 2 von den der Kontaktinfektion ausgesetzten Rindern. Endlich

werden l‘/‚ Jahre nach der Immunitätsprüfung, also frühestens

2 Jahre nach der Erstimpfung, alle übriggebliebenen Tiere ge

tötet, nachdem sie vorher noch einer Tuberkulinprobe unter

worfen sind. Nach jeder Sektion muß die Kommission tuberkulös

aussehende sowie tuberkuloseverdächtige Organteile auf Ver

suchstiere verimpfen. Die 2. Versuchsserie umfaßt gleichfalls

50 Rinder, die aber an einem von dem ersten Versuch ver

schiedenen Ort aufgestellt werden und bei welchen mit der

Impfung 4 Wochen später begonnen wird, wie bei der ersten

Versuchsreihe.

Bei einer 3. Versuchsreihe von 50 Rindern beginnt die

Impfung nach weiteren 4 Wochen, und zwar wiederum an einem

anderen Beobachtungsort. Die Versuchsanordnung soll bei allen

3 Serien die gleiche sein.

Die 4. Versuchsserie besteht aus 30 Rindern, von denen

10 gleichzeitig mit der ersten Serie, 10 mit der zweiten und

10 mit der dritten schutzgeimpft werden. Diese Versuchstiere

werden ohne Tuberknlinprüfungen unter natürlichen Lebens

bedingungen gelassen. 1 Jahr später werden 10 dieser Tiere

mit Tuberkulin geprüft und alsdann zusammen mit Kontroll

tieren einer Immunitätsprüfüng mit Tuberkulosevirus unter

worfen. Der gleiche Versuch wird 2 Jahre nach der Schutz

impfung mit 10 anderen schutzgeimpften Tieren wiederholt. Die

10 letzten Tiere sollen nach Ablauf von 3 Jahren in gleicher

.Weise zuerst mit Tuberkulin und dann durch experimentelle

Infektion mit Rindertuberkulosevirus auf Immunität geprüft

werden. Die für die Sektion bestimmten Tiere werden, wenn

irgend möglich, zur Schlachtung nach Buenos Aires transportiert.

Die Rinder jeder Versuchsreihe werden durch je 2 Tierärzte

auf ihren Gesundheitszustand beobachtet.

Für die Schutzimpfungen werden in der ersten Versuchs

reihe Impfstofl‘e angewandt, die im Marburger Behringwerk her

gestellt und nach Buenos Aires transportiert sind, in der zweiten

Versuchsreihe frische Impfstoffe, die durch Römer in Buenos

Aires hergestellt sind, und endlich in der dritten Serie ein

einziger Impfstoff an Stelle von zweien.

Auch Tuberkuloseheilversuche werden durch Römer in

Argentinien mit dem v. Behringschen Tu-laselaktin vorgenommen.

In Argentinien besteht nämlich ein Gesetz, dem zufolge alle

importierten Zuchtrinder einer Tuberkulinpriifung unterworfen

werden müssen. Fällt die Tuberkulinreaktion positiv aus, so

muß das betreffende Tier sofort geschlachtet werden, um die

Tuberkuloseeinschleppung zu verhüten. Da man ‘nun in der

Regel tuberkulöse ‚Herderkrankungen von nur geringer Aus

dehnung bei der Schlachtung findet, und da die importierten ’

Zuchtrinder ‘pro Stück 10000 Francs, zuweilen sogar 40000

bis 50000 Francs kosten, will die argentinische Staatsregierung,

um die~ großen Verluste zu verringern, die auf , Tuberkulin

positiv reagierenden importierten Zuchtrinder der Tulaselaktin

therapie unterwerfen. Der Staat glaubt Millionen zu ersparen,

wenn auch nur der größte Teil derjenigen Zuchttiere geheilt

wird, die heute geschlachtet werden müssen. v. Behring

meint, daß die durch seine Tulaselaktinbehandlung ausgeheilten

Rinder außerdem wertvoller seien, wie die nicht behandelten

gesunden Tiere, weil sie nach der Ausheilung Tuberkulose

,schutzkörper in ihrem Organismus besitzen. Die Ergebnisse der

Marburger Heilversuche gehen dahin, daß auf Tuberkulin

 
reagierende Rinder 6 bis 12 Monate nach dem Beginn der Be

handlung bei der Ausschlachtung unverkennbare Zeichen der

Rückbildung und Ausheilung tuberknlöser Herde erkennen lassen.

Auch in Tuberkuloseheilstätten sollen die an mehreren hundert

tuberkulösen Menschen vorgenommenen Tulaselaktinversnche

recht günstige Resultate geliefert haben.

Im großen und ganzen sollen sich nach v. Behring die

tuberkulöseu Menschen gegenüber dem Tulaselaktin ähnlich ver

halten wie die größeren Tierarten. Auch an mit Tuberkulose

infizierten Schweinen will v. Behring durch Behandlung mit

Tnlaselaktin unverkennbare Zeichen der Heilung festgestellt

haben. '

Auch die Versuche mit „Antitulase“, welche in die Milch

geht und mit der Milch hochimmunisierter Kühe auf die neu

geborenen Kälber übergeht, sollen insofern günstig verlaufen

sein, als die neugeborenen Kälber in der Tat einen, wenn auch

nur mäßigen, Immunitätsgrad gegen Tuberkulose erlangen.

Dr. J.

Shok.

Von Stabsveterinär a. D. Ködix.

(Zeitschr. f. Vetcriniirk. 1907, S. 278.)

Unter den Fohlen eines Gestüts waren mehrere an Druse

erkrankt; darunter zeigte ein 9 Monate altes Fohlen mit sehr

schreckhaftem, aufgeregtem Temperament eine Anschwellung

der linken oberen Halslymphdrüse, nach deren Verschwinden

die untere Halslymphdrüse bis zur Größe eines Apfels anschwoll.

Als Fluktuation sich eingestellt hatte, sollte die Inzision des

oberflächlich liegenden Abszesses vorgenommen werden. Der

Gestütmeister hielt das Fohlen. Unter heftigem Widerstand

wurde ein Einstich ermöglicht. Sofort trat bei dem Fohlen hoch

gradige Atemnot ein, die nach Freilassen bald verschwand. Die

Hautwunde mußte aber vergrößert werden; das Tier wurde

wieder gehalten und der Hautschnitt ausgeführt. Es stellte

sich wieder Atemnot ein; das Fohlen stürzte nieder und starb,

obwohl durch anderen inzwischen eingesetzten Tracheotubus die

Luft frei einströmen konnte. Die Sektion ergab die abge

schlossene Abszeßhöhle von der Größe eines kleinen Apfels,

sonst an Herz, Lungen usw. nichts Krankhaftes. Richter.

Wochetiübersicht über die medizinische Literatur.

Von Dr. P. leß, Charlottenburg,

Königlicher Kreistierurzt.

Münchener Medizinische Wochenschrift l\'r. 2b‘.

Über Harnuntersuchungen In der Praxis und über eine für

die Praxis geeignete quantitative Znckerbestimmnng; von

Dr. H. Engel-BadNanheim. — Engel macht einige Ausstellungen

an der Grubeschen Methode der quantitativen Zuckeranalyse,

speziell über den Punkt, wann die blaue Färbung verschwindet.

Dr. Engel steht auf dem Standpunkt, daß man die Nephritiker

nicht herauslesen dürfte und nicht, wie Gruber empfiehlt, nur

eine Harnuntersuchung auf Zucker vornehmen sollte.

Trypanosomenkrankheiten (Schlafkrankheit) und Kala-azar; von

Prof. Martini, Marineoberstabsarzt. —- Verfasser hat das kleine

Buch für „Ärzte, in erster Linie Schifl‘s- und Tropenärzte“

bestimmt. Er bringt in ‘demselben eine bequeme Zusammen

stellung aller in verschiedenen Sprachen erschienenen Mit

teilungen.

Düselbe Zeitschrift Nr. 27. r

Ernährungsversuche an Säugllngen mit erwärmter Frauenmllch;

von Dr. Karl Potpeschnig. —- Die Frage, ob durch die Ver

suche die Annahme widerlegt ist, daß bei natürlicher Ernährung
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_ ganz davon schweigen, daß er unkollegialisch handelte.

thermolabile Nutzstoffe im Spiele sind, kann man dahin be

antworten, daß dies sicherlich nicht der Fall ist. Auch der

Nahrungswechsel hatte keinerlei Absturz der Gewichtskurve

und keine bemerkenswerte Beeinträchtigung des Allgemein

befindens zur Folge.

Dieselbe Zeitung Nr. 28.

Experimentelle Untersuchungen über die biologische Tiefen

wirkung des Lichtes der medizinischen Quarzlampe und des

Finsenapparates; von Dr. Paul Wichmann. Verfasser fand,

daß die biologisch-spezifische Wirkung des Lichtes aus Finsen

Reyn-Apparates, nachdem dasselbe ein Kaninchenohr passiert

hatte, stärker war, als die des Lichtes der Quarzlampe unter

gleichen Versuchsbedingungen. Das Licht der Quarzlampe ver

mag, wenn ein Teil seines Ultraviolett ausgeschaltet wird, in

derselben Tiefe eine stärkere photochemische Lichtentzüudung

herbeizuführen, als das Finsenlicht.

Tagesgeschichte.

Ein Wort der Erwiderung.

Die Ausführungen, die Herr Dr. Leonhardt durch seinen

Artikel in Nr. 36 der „B. T. W.“ der Öffentlichkeit übergibt,

sind außerordentlich mannigfaltig. Sie behandeln Dinge von

moralisch-ethischem, sozialem und auch juristischem Charakter.

Als junger Mann habe ich nicht genug Erfahrung, um über die

meisten der aufgeworfenen Fragen auch nur ein Wort zu reden.

Allein es sei mir erlaubt in puncto Abiturienten und Abiturienten

examen etwas zu sagen.

Zunächst kann ich mir gar nicht denken, daß ein Abiturient,

dessen Streben von wissenschaftlichem Geiste getragen ist und

der einige philosophische und gesellschaftliche Bildung besitzt,

einen lmmaturen Kollegen von anerkannter Tüchtigkeit deshalb

über die Achsel ansehen wird, weil er eben immatur ist. Ein

solcher Abiturient wäre unbillig und unklug. Denn achten und

ehren muß man jedes redliche Streben. Und töricht ist es,

wenn man die unbedingt anerkennenswerten Leistungen eines

anderen unter dem Gesichtswinkel einer Vorbedingung beurteilt.

Das letzte gilt besonders dann, wenn, was Können im Fach

angeht, der Abiturient dem Immaturen unterlegen ist. Ich will

Wer

aber die Kollegialität nicht hochhält, schädigt sich selbst.

Deshalb meine ich, daß kein vernünftiger Abiturient sich

a priori über seinen immaturen Kollegen erheben wird. Gibt

es einmal gelegentlich einen, der es tut, so soll man ihn

lächelnd gewähren lassen, bis er selbst einsieht, wie mrver

nünftig er handelt.

Betrachten wir die Sache jetzt recht objektiv von einer

anderen Seite.

Wohl jeder wird mit mir darüber übereinstimmen, daß ein

besonderes Examen im allgemeinen eine positive Leistung dar

stellt. Diese Leistung wird um so höher zu bewerten sein, je

mehr in der Prüfung gefordert wird. Nun habe ich oft gehört,

daß das Abiturientenexamen in Deutschland nicht ganz leicht

sei, und jüngst erst habe ich einen Aufsatz gelesen, in dem der

Verfasser wegen der durch die großen Anforderungen des

Abiturientenexamens bedingten geistigen und körperlichen

Schädigungen der Prüflinge die Abschaffung des Abiturienten

examens forderte. So will mir denn scheinen, als ob ceteris

patibus ein maturer Tierarzt gegenüber einem immaturen eine

nicht ganz unwesentliche Leistung mehr aufzuweisen hat.

 
Höhere Leistungen begründen aber einen Anspruch auf größere

Anerkennungen und Rechte.

Herr Dr. Leonhardt läßt die Folge aber nicht so fallen.

Er stellt den Satz auf: „Geringere Leistung, dennoch gleiches

Recht“, wenn er schreibt: „Wenn die Leistung des immaturen

Tierarztes auf wissenschaftlichem Gebiet ebenso gut ist, wie

die des maturen, so verdient ersterer erst recht Anerkennung,

und wird eine Belohnung ausgeteilt, so gebührt sie vor allem

ihm.“ Wo da die Logik und Gerechtigkeit bleiben, vermag ich

nicht zu ergründen. Ebenso unverständlich ist mir, warum

derjenige, der ein regelrechtes Abiturium bestanden hat, deshalb

eitel genannt wird, weil er sich nicht scheut, zu erklären, er

habe ceteris paribus mehr geleistet, als ein immaturer Kollege

und beanspruche deshalb auch höheren Lohn.

Weiterhin bezeichnet Herr Dr. Leonhardt '— wenn ich

recht verstanden habe — das, was sich der Abiturient in

mindestens neunjähriger Arbeit zu eigen gemacht und worüber

er Rechenschaft abgelegt hat, als „eingekapselte, fruchtlose

Weisheit“. Er vertritt -— wie mich dünkt —— in dieser

Beziehung eine ganz eigenartige Anschauung. Zahlreiche,

sicherlich kompetente Beurteiler behaupten, ein Abiturient

besitze im allgemeinen eine abgeschlossene Bildung. Selbst

wenn man die letzte Ansicht nicht gelten läßt, so muß man

doch zugeben, daß der Abiturient in den beiden letzten Jahren

seiner Gymnasialzeit im Wissensgebiete von seinen Lehrern ein

geführt worden ist, die wohl die meisten Immaturen niemals

betreten haben, weil sie, wenn von der Befähigung ganz ab

gesehen wird, erstens dazu keine Zeit und zweitens keine An

leitung hatten.

Darauf kommt es ja gar nicht an, ob ein Abiturient später

in den Disziplinen des Gymnasiums noch gerecht ist, sondern

darauf, ob seine Vorstellungswelt die geworden ist, in die ihn

die Erziehung des Gymnasiums hat versetzen wollen.

Endlich noch ein Wort über den immaturen Offizier.

Es ist eine mißliche Sache, zwischen Einrichtungen und

Gebräuchen in der Armee und denen der akademischen Welt.

Analogien schaffen zu wollen.

ihrer Art einzig dasteht, stets deplaziert sein.

Ein Kandidat der Veterinärmedizin.

Die Parität unter den deutschen Veterinären.

Gelegentlich der Einbringung des preußischen Etats und

im Hinblick auf die Aufbesserung der Reichsbeamtengehälter

scheint es nicht unangebracht, auf einen Umstand aufmerksam

zu machen.

Als der preußischen Zivilveterinärreform Änderungen in

dem Militärveterinärwesen meist äußerlicher Natur (Korpsstabs

veterinttre ausgenommen) folgten, da fiel das Wort von der

Parität dieser Beamtengruppen.

Ganz paritätisch sind die deutschen Militärveterinüre heute

selbst unter sich noch nicht, denn es war Preußen in seinen

Kontingenten bisher nicht möglich, seinen Stabsveterinären den

sogenannten hohen Servis (Hauptmannsservis) zu geben, wie

ihn die bayerischen Stabsveterinäre schon lange beziehen.

Wenn auch die Militärveteriuäre in aller Bescheidenheit fest

hofl‘en, daß ihre Verhältnisse in naher Zukunft: eine befriedigende

Regelung erfahren werden, so muß doch hervorgehoben werden,

daß, wenn sie auch augenblicklich noch zuwarten, dies Schweigen

keineswegs zu der Annahme berechtigt, als wären sie der

Ansicht, daß sie es schon jetzt herrlich weit gebracht hätten.

Sie werden, weil die Armee in _
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Es sei dabei nur erwähnt, daß die subalternen Beamten

gruppen, denen die Veterinäre in Preußen 1902 gleichgestellt

wurden, heute schon eifrig für ihre Besserstellung arbeiten und

Reichstagsabgeordnete dafür interessiert haben.

Die Veterinäre sind nicht allein Außen-, sondern auch

„Innen“-Beamte‚ Sie müssen felddienstfähig sein, werden von

den Lebens- und Unfallversicherungsgesellschaften in derselben

Gefahrenklasse mit dem Dachdecker geführt, müssen Tag und

Nacht zu haben sein. ~Welches anderen Reichsbeamten Dienst

läßt sich entfernt mit dem unsrigen vergleichen? Wenn z. B. ein

oberer Postbeamter Nachtdienst gehabt hat, wann geht er wieder

in den Dienst?

Es ist Ansicht weiter militärischer Kreise, daß der preußische

Militärveterinär für seinen_Dienst nicht genügend entlohnt wird;

nicht zu gedenken vergangener Zeiten —»- es ist aber kaum

5 Jahre her — wo man unter Erröten und nur Bekannten

gegenüber äußern konnte, wie man sich pekuniär stand.

R. L.

Amtliche Zusammenkünfte der Veteriniirbeamten.

S. 659 dieser Nummer ist eine Verfügung des preußischen

Ministerium für Landwirtschaft veröffentlicht, nach der einmal im

Jahre eine Zusammenkunft der Kreistierärzte jedes Regierungs

bezirkes stattzufinden hat. Preuße begleitet diese Verfügung

mit beif'ttlligen Worten.

Diesem Beifall kann man sich nur anschließen. Die Ver

fügung erfüllt einen langgehegten Wunsch der Kreistierärzte.

Sie führt eine Einrichtung ein, welche bei den Medizinalbeamten

schon in gewissem Umfange eingebürgert ist und deren Zweck

mäßigkeit außer allem Zweifel steht. '

Die in staatlichem Interesse getroffene Einrichtung dürfte

sich aber auch als vorteilhaft für das tierärztliche Vcreinsleben

Denn an vielen Stellen ging man daran, besondere

Vereinigungen der beamteten Tierärzte zu bilden, die einerseits

für das Bestehen der gemischten Provinzial- usw. Vereine — der

erwünschtesten Vereinsform -— nicht zuträglich, andererseits

aber durchaus berechtigt waren, weil sie eben einem unabweis—

baren Bedürfnis nach Besprechungen amtlicher Angelegenheiten

entsprangen. Solche kleinen Beamten-Vereinigungen werden jetzt

durch die amtliche Regelung der kreistierärztlichen Zusammen

kunft geradezu gegenstandslos und es dürften daher mindestens

neue Gründungen nicht mehr stattfinden.

erweisen.

Eine kleine Änderung in der Verfügung wäre erwünscht.

Sehr_dankenswerterweise ist die Einladung auch nichtbeamteter

Tierärzte vorgesehen. Warum aber soll dies geknüpft sein an

den Besitz der Qualifikation zum beamteten Tierarzt? Gewiß

läßt sich das darauf beziehen, daß künftige Kreistierärzte bei

diesen Versammlungen sich schon mit amtlichen Fragen sollen

vertraut machen können. Aber diesen Zweck sollte die Zu

lassung nichtbeamteter Tierärzte nicht allein verfolgen. Es

könnte dadurch vielmehr auch das‘verständuisvolle Zusammen

arbeiten der staatlichen, städtischen und privaten Tierärzte

angestrebt und gefördert werden. Hier wäre eine Gelegenheit,

Gegensätze zu überbrücken, die man nicht versäumen sollte.

Gerade unter den tüchtigen älteren Privattierärzten finden

sich besonders viele, welche die Qualifikation nicht besitzen.

Denn wenn sie die hätten, wären sie ja Kreistierärzte geworden,

und sie fehlt ihnen nicht deshalb, weil sie sie nicht hätten er

werben können, sondern weil sie in jungen Jahren sich eben

 

 

dank ihrer Tüchtigkeit schon eine‘ große Praxis erworben hatten,

die dann erfahrungsgemäß die weitere Beschäftigung mit

Prüfungen oft verhindert. Diese tüchtigen Tierärzte gerade

sollte man an jenen Versammlungen zu beteiligen suchen. Die

Departementstierärzte würden gut tun, in dem ersten an das

Ministerium zu erstattenden Bericht über die neue Einrichtung

auf jenen Punkt hinzuweisen. '

Vor allem aber muß eben wegen der Vortrefflich

keit dieser Einrichtung gleich der dringende Wunsch

nach ihrer Erweiterung ausgesprochen werden. Nicht

bloß die Kreistierärzte jedes Bezirks, sondern die Departe

mentstierärzte der ganzen Monarchie müssen jährlich

einmal amtlich zusammenkommen. Eine solche Departements

tierarzt-Versammlung ist ebenfalls schon längst gewünscht und

so sehr als Bedürfnis empfunden worden, daß die Departements

tierärzte schon mehrmals freiwillig sie veranstaltet haben. In

dessen machte sich das Fehlen der amtlichen Regelung doch

nachteilig bemerkbar, auch fallen doch die Reisekosten schließ

lich ins Gewicht. Andererseits würde eine amtliche Zusammen

berufung der Departementstierärzte den größten Nutzen ge

währen, eine direkte Einwirkung der Zentralinstanz ermöglichen

in Angelegenheiten, wo die schriftliche Verfügung ungenügend

oder untuulich bleibt, und die Einheitlichkeit der Geschäfts

gebarung wesentlich vervollkommnen. Es könnte damit sogar

eine wünschenswerte Ergänzung der technischen De

putation für das Veterinärwesen geschaffen werden.

Schmaltz.

Berufungen nach Berlin.

Die tierärztliche Presse, mit Ausnahme der B. T. W., hat

sich in letzter Zeit mehrfach mit den Berufungen beschäftigt,

welche zum Ersatz der aus dem Kollegium der Tierärztlichen

Hochschule zu Berlin am 1. Oktober 1907 ausscheidenden

Professoren DDr. Munk und Ostertag selbstverständlich not

wendig werden. Ein Teil der gebrachten Notizen kann nur auf

Mitteilungen beruhen, die nur durch Vertrauensbruch in die

Öffentlichkeit gelangt sein können, ein anderer Teil ist unrichtig.

Demgegenüber scheint eine authentische Darstellung am Platze.

Die Besetzung der beiden Lehrkanzeln zum 1. Oktober kommt

nicht in Frage. Geheimrat Ostertag wird im Wintersemester

vertretungsweise seinen bisherigen Unterricht erteilen; auch für

die physiologische Vorlesung ist Vertretung gewonnen. Betreffs

der Professur für Physiologie sind Verhandlungen mit dem

Professor Dr. Durig an der Hochschule für Bodenkultur in

Wien angeknüpft, welche sich zurzeit noch völlig in der

Schwebe befinden. Betreffs des hygienischen Institutes ist nur

richtig, daß der ohne Konkurrenz vorgeschlagene Professor

Dr. J oest zu Dresden die Berufung nicht angenommen hat.*)

Der Grund der Ablehnung ist übrigens nicht ‘darin zu

suchen, daß sich nachträgliche Schwierigkeiten ergeben

hätten, wie die „Deutsche Tierärztliche Wochenschrif “ be

hauptet hat. Es hat vielmehr in allen sachlichen Punkten

völlige Übereinstimmung bestanden und Herr Professor J oest

*) Die Bekanntgabe dieser Tatsache wird dem Professor J oest

zugleich die beste Genugtuung dafür bieten, daß ihm neulich

seine Berufung nach München öffentlich bestritten werden ist.

Übrigens werden Verhandlungen, wie sie von München aus mit

J oest geführt werden sind, in Hochschulkreisen allgemein als

Berufungen betrachtet werden. Sonst würde man nur selten von

abgelehnten Berufungen hören.
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hat schließlich nur aus dein rein persönlichen Grunde sich

zum Bleiben in Dresden entschlossen, weil ihm seine dortige

Tätigkeit mehr zusagte, als die zweifellos mühsamere und ver

antwortungsvoller-e Leitung des Berliner Hygienischen Institutes.

Weitere Verhandlungen über die Leitung des Institutes schweben

zurzeit nicht, eine Teilung oder organisatorische Änderung desselben

ist jetzt nicht beabsichtigt. Schmaltz.

Aus dem Reichsamt des Innern.

Geheimer Oberregierungsrat Dr. Kautz vom Reichsamt des

Innern ist zum Präsidenten des Kaiserlichen Kanalamtes ernannt

und bereits nach Kiel übergesiedelt. Zu seinem bisherigen

Dezernat gehörte auch das Veterinärwesen im Reich, und an der

Ausgestaltung der Veterinärabteilung im Kaiserlichen Gesund

heitsamt und der Berufung des Professor Ostertag in die künftige

Direktorstelle hat er ein besonderes Verdienst, wofür ihm die

Tierärzte zu Dankbarkeit verpflichtet sind. S.

XIV. Internationaler Kongreß für Hygiene und Demographie.

Der Kongreß findet bekanntlich zu Berlin vom 23. bis

29. September statt. Im Präsidium und Komitee ist die Veterinär

medizin gebührend vertreten. Schon aus repräsentativen Gründen

ist eine rege Beteiligung aus tierärztlichen Kreisen erwünscht.

Die Teilnahme an dem Kongreß, dessen Programm in nächster

Nummer ausführlicher mitgeteilt werden soll, sei daher empfohlen.

S.

Sechziglährigcs Jubiläum.

Kgl. bayerischer Stabsveterinär a. D. Steinhäuser-Bayreuth

und Divisionsveterinär a. D. Greger-München können auf eine

sechzigjiihrige Zugehörigkeit zum tierärztlichen Beruf zurück

blicken.

Kuriose.

Übertriebene Vorsicht.

Nach der „Geislinger Zeitung“ hat das Bezirksamt Neu

Ulm die Erlaubnis zu öffentlichen Tanzmusiken bis auf weiteres

versagt, damit nicht durch die Tanzgelegenheiten die Maul- und

Klauenseuche verschleppt werde.

Unglaublich, aber wahr!

Ein toller Schwabenstreich passierte dieser Tage in A. Einem

Bäuerlein erkrankte eine wertvolle Kuh. Nach Verabreichung

verschiedener „Haustränklein“ wurde noch ein „Sachverständiger“

in Gestalt eines benachbarten Pfuschers herbeigeholt, der auch

sofort die Diagnose „Kolik“ stellte. Auf seine Anordnung hin

banden handfeste Burschen der armen Kuh die vier 1*‘üße zusammen

und rollten das bedauernswerte Tier bei grimmigster Kälte die mit

Eis und Schnee bedeckte Straße bergauf, bergab; so lange wurde

diese „Radikalkur“ fortgesetzt, bis das Leiden gewichen, die

Kuh nämlich tot war. Daß der „Herr Sachverständige“ sich nach

diesem „Erfolg“ sofort aus dem Staube machte, läßt sich denken.

So geschehen im Jahre des Heils 1907!

M. Gruber, Sonderheim-Hoechstaedt i. S.

Protokoll über die 61. Generalversammlung des Tier

ärztlichen Zentralvereins für die Provinz Sachsen, die

Anhaltischen und Thüringischen Staaten

am Sonntag, den 9. Juni 1906, zu Dessau, im Bahnhofshotel.

Die Präsenzliste wies folgende Herren Mitglieder auf: Professor

Dr. Disselhorst, Assistent Brehmer, Tierarzt Baumeier, Dr.

Rautmann, Tierarzt Worch, Dr. Raebiger, sämtlich aus

Halle a. S., Veterinärrat Leistikow, Tierarzt Gaedkia und Stabs

vcteriniir Michalski aus Magdeburg, Tierarzt Hocker-Leipzig,

\'cterinärrat Pirl, Kreistierarzt Stein, Direktor Ollmann und

Hoftierarzt Richter aus Dessau, Kreistierarzt Bungc und Direktor

Demmin aus Zcrbst, Stadttierarzt Cordesi'oswig, Kreistierarzt

 
Rößler-Cöthen, Tierarzt Müller-Leopoldshall, Tierarzt Meißner—

Schafstedt, Tierarzt Schlemmer-Grötzig, Kreistierarzt Keller

Ballenstedt, Tierarzt Wilhelm-Brehna, Krcistierazt Bartels

Salzwedel, Tierarzt Asche-Hecklingen, Veterinärrat Ziegenbein,

Tierarzt Volmer und Kreistierarzt Dolle aus Oschersleben, Kreis

tierarzt Dr. Oppermann-Wanzleben, Tierarzt Knolle-Mücheln,

Tierarzt Schroeder-Egeln, Tierarzt Ulrich-Ziesar, Kreistierarzt

Reinshagen-Genthin, Veterinärrat M artens-Sangerhausen, Tier

arzt Ude-Wittenberg, Kreistierarzt Busch-Torgau, Dr. Kantoro

wicz-Mühlberg, Kreistierarzt Lauche-Bitterfeld, Tierarzt Enke—

Schkeuditz, Direktor Witte-Quedlinburg, Tierarzt J onske—Stendal,

Tierarzt Schilling-Osterwick. glhr Ausbleiben entschuldigt haben

die Herren: Vcterinärrat Ziegenbein-Wolmirstedt, Tierarzt Sturm -

Badegast, Veterinärrat Sickert-Egeln, Kreistierarzt Gundelach—

Magdeburg, Oberstabveterinär Fleischer-Halle, Kreistierarzt

Mette—Hettstedt, Direktor Hartmann-Cöthen, Tierarzt Taubert

Eisleben, Tierarzt Hemprich-Burg, Tierarzt Schulze-Bernburg,

Tierarzt Liebrecht-Zörbig. Die Herren Geh. Ober-Reg.-Rat Dr.

Lydtin-Baden-Baden und Geh. Reg-Rat Professor Dr. Esser

Göttingen, Ehrenmitglieder des Zentralvereins, waren infolge der

Düsseldorfer landwirtschaftlichen Wanderausstellung an der Teil

nahme verhindert. Ebenso hatten Exzellenz Kühn und Geheimrat

Wohltmann ihr Nichterscheinen durch liebenswürdige Zuschriften

entschuldigt; die Vertreter der Landwirtschaftskammern von Sachsen

und Anhalt waren leider durch die gleichzeitige Düsseldorfer Aus

stellung meistens behindert; die Anhaltische Kammer hatte Herrn

Amtsrat Sperling-Bohlendorf entsendet.

Als Gäste hatten die Versammlung beehrt die Herren: Geheimer

Oberregiiarungsrat Laue, Vorsitzender der Herzoglich Anhaltischen

Regierung, Abteilung des Inneren, Dessau, Regierungs- und Geh.

Medizinalrat Dr. Richter, Vorsitzender des Herzoglichen Medizinab

kollegiums, Dessau, Dr. Sachsenberg, Kreisdirektor des Kreises

Dessau, Stadtrat Müller, Vertreter des Magistrats der Stadt Dessau,

Justizrat Dr. Döring, Stadtverordnerenvorsteher in Dessau, Amts—

rat Sperling-Bohlendorf, Vertreter der Landwirtschaftskammer

für das Herzogtum Anhalt — die Landwirtschaftskammer für

die Provinz Sachsen war durch den Kollegen Dr. Raebiger

Halle vertreten — und die Kollegen Kohl-Roßlau a. E ‚ Zorn

Gr.-Graefendorf, Krause-Nienburg, Rühling-Harzgerode, Brauer,

Dr. Fischer-Leipzig, Haring-iielbra, Kiste-Berlin, Hoftierarzt

Fieweger-Cöthen.

Um 11'/2 Uhr vormittags eröffnete der Vorsitzende des Vereins,

Herr Universitiits- Professor Dr. Disselhorst -Halle a. S‘. die

Versammlung mit den Worten, daß es sich am heutigen Tage nicht

um eine Veranstaltung lokalen Charakters handele, sondern um

die Behandlung einer Frage ernster wissenschaftlicher Natur, die

nicht nur für Veterinärmedizin und Landwirtschaft, sondern für die

ganze Menschheit von höchster Bedeutung sei: Die Frage des

heutigen Standes der Rindertuberkulose und der zu ihrer

Bekämpfung zu crstrebenden gesetzgeberischen Maß

nahmen. Um über diese hochwichtige Frage Licht. zu verbreiten,

ist die Tagesordnung der Versammlung auf diesen einen Punkt be

schränkt geblieben. Der Verein hat es sich ferner angelegei1 sein

lassen, zwei Autoritäten auf dem Gebiete der Tuberkulosei'orschung,

Herrn Geh. Regierungs- und Mcdizinalrat Professor Dr. Dammann

Hannover und Herrn Professor Dr. Eber-Leipzig als Referenten zu

gewinnen.

Der Vorsitzende begrüßte nunmehr die Vertreter der Staats

regierung und der Behörden, sowie die als Mitglieder und Gäste

anwesenden Herrn Kollegen.‘

Hierauf nahm Herr Geh. Ober-Regierungsrat Laue-Dessau als

Vertreter des Herzoglich -Anhaltischen Staats-Ministeriums das

Wort zu einer Begrüßungsansprache.

Sodann erfolgte die einstimmige Aufnahme des Herrn Kreis

tierarzt Simmat-Eisleben in den Verein.

Der Hauptrcferent, Herr Geheimrat Dammann-Han

nover, wies zunächst darauf hin, daß es sich bei der Bekämpfung

der Tuberkulose der Rinder um eine hochbedeutsame Aufgabe

handelt, die nicht nur im Interesse einer Sanierung der Viehbestände,

sondern auch der Gesunderhaltuug der ganzen Menschheit liege.

Es sei ja allgemein bekannt, daß die Rindertuberkulose und die
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durch die \'erfütterung der Milchriickstände tuberkulöser Kühe ent—

stehende Schweinctuberkulose einen äußerst bedenklichen Umfang

angenommen haben. Durch Impfungen mit Kochschem Tuberkulin

sei festgestellt, daß in den größeren Beständen 30 bis 80 Prozent

der Tiere mit Tuberkulose behaftet sind. Im allgemeinen habe

sich gezeigt, daß die kleineren Wirtschaften in dieser Hinsicht

günstiger dastehen. Von fachmännischer Seite sei allein der jährlich

in Deutschland durch die Tuberkulose entstehende Verlust an

Schlachtwert auf 15 Millionen Mark berechnet werden. Dazu

kommen noch die sonstigen Schäden, wie der Rückgang im Milch

crtrag, der Ausfall an Arbeitsleistung der kranken Tiere, der

gerade bei kleineren Besitzern von hoher Bedeutung sei, und noch

manches andere. Sei doch aus den tuberkulösen Beständen auch

keine gesunde widerstandsfähige Nachzucht zu erzielen. Es seien

also Gründe genug vorhanden, energisch gegen die Tuberkulose in

den Viehställen vorzugehen. Es frage sich nur, auf welchem Wege

dies am erfolgreichsten geschehen könne. — Der lange vor

herrschenden Auffassung, daß die Tuberkulose bei den Rindern vor

wiegend durch die Atmungs-, bei den Kälbern und Schweinen da

gegen durch die Verdaunngsorgane in den Körper gelange, trat

Professor v. Behring mit seiner Theorie entgegen, welche dahin

ging, daß die Ansteckung bei Mensch und Tier in der allerfrühesten

Lcbenszeitlerfolge. Diese Frage sei heute noch nicht völlig gelöst.

Aber der darin liegende Widerspruch mit der Vercrbungstheorie sei

nur ein scheinbarer. Bei der Vererbung erfolge eben die Ansteckung

schon im Mutterleibe. Auch die Theorie von der Anlagevererbung

gehöre hierher. Sei nun die Tuberkulose eine ansteckende Krankheit,

so müsse das Schwergewicht zu ihrer Bekämpfung auf zwei Punkte

gelegt werden: 1. Verhütung der Ansteckung, 2. Versuche, die Tiere

durch Immunisierungunempfänglich zu machen. Die Bekämpfung

der Tuberkulose durch Impfungen mit Kochschem Tuberkulin führe

leider nicht zum Ziele. Im Einzelfalle sei ein Erfolg möglich, eine all

gemeine Durchführung scheitere an den ungeheuren Kosten und an den

Schwierigkeiten der Durchführung. Auch die neuerlich von Professor

Koch vertretene Ansicht, daß die Perlsucht der Rinder und die

Tuberkulose der Menschen zwei verschiedene Krankheiten, die nicht

wechselseitig übertragen werden können, seien, habe den von anderer

Seite, so auch vom Vortragenden selbst, angestellten Versuchen

nicht stand gehalten. Ein Streit bestehe gegenwärtig nur noch

darüber, ob die menschlichen und tierischen Bazillen identisch oder

zwei verschiedene Arten sind. Redner glaubt an die Identität und

betrachtet die bestehenden Verschiedenheiten nur als die Konsequenz

der Unterschiede in den Nährböden und sonstigen Lebensbedingungen.

Dieser Streit sei aber ein rein akademischer und für die Bekämpfung

der Tuberkulose nicht von dem mindesten Einfluß. Für die Land

wirtschaft liege das Hauptinteresse an der Bekämpfung der Tuber

kulose darin, daß ein leistungs- und widerstandsfähiger Rindvieh

bestand geschaffen werde. Die neuen Lehren Professor Kochs haben

zu umfangreichen Immunisierungsversuehen mit den Behringschen

und Koch- S chützschen Mitteln, dem Bovovaccin und dem Tauruman,

geführt. Alle diese Versuche, deren der Herr Redner selbst viele

angestellt hat, hätten ergeben, daß wohl eine größere Widerstands

kraft erreicht werden kann, aber eine entscheidende Bedeutung für

die Bekämpfung der Tuberkulose hätten auch diese Versuche nicht.

Jede Immunisierung sei nur relativ, nicht absolut. Die Versuche

mit dem Koch-Schützschen Verfahren seien erst im vorigen

Jahr aufgenommen; man müsse deren Ergebnis erst abwarten

Wenn aber die Frage, ob eine Immunisierung möglich erscheint,

gelöst ist, dann sei es doch selbstverständlich, daß gesetzliche

Maßnahmen getroffen werden. Reichs- und Staatsregierung können

aber nicht auf Grund von Verfahren, deren Wert nicht zweifelsfrei

ist, vorgehen. Aber es dränge doch alles darauf zu, daß Versuche

mit Einspritzungen zur Immunisierung gemacht werden. Die

Versuche mit dem Kochschen Tauruman und dem Behringschen

Bovovaccin könne man mit gutem Gewissen empfehlen‘, denn sie

seien leicht ausführbar und ohne Schaden für die Tiere. Es sei

eine sehr wichtige Aufgabe der Staatsregicrungen und der großen

landwirtschaftlichen Körperschaften, hier ihre Unterstützung zu

leihen. Die Staatsregierungen hätten angesichts der fortschreitenden

Ausbreitung der Tuberkulose denn auch die Hände nicht in den

Schoß gelegt. Aber gesetzgeberische Maßnahmen seien leichter

 

verlangt als getroffen. Die Forderung, die \'iehbestände gesetzlich

von tuberkulösen Tieren mittelst der Tubcrkulinprobc schnellstens

zu reinigen und die Kälber nur mit ahgekochter Milch anfzuziehen,

sei für Deutschland hinfällig; Massachusets in den Vereinigten

Staaten und Belgien hätten ihre diesbezüglichen Gesetze schleunigst

wieder aufgehoben, weil sie sich der Kosten und anderer Gründe

wegen als undurchführbar erwiesen. Namentlich würde die Aus

merzung aller reagierenden Tiere zu den schwersten wirtschaftlichen

Störungen, Fleischteuerung und Viehmangel, führen. Aber so weit

brauche man gar nicht zu gehen. Notwendig sei zunächst, daß

man die gefährlichen Stücke, nämlich die, welche Tuberkelbazillen

aus dem Körper ausscheiden, aus den Ställen bringt. Der Schwer

punkt. der Arbeit liege nun darin, diese Stücke ausfindig zu machen.

Das Tuberkulin genüge hierzu nicht, wenn es auch zur Feststellung

der Tuberkulose im Stalle gut brauchbar sei. Hierzu bedürfe es

klinischer Untersuchungen, und auf Grund dieser habe die Be

kämpfung trotz der kurzen Zeit schon gute Fortschritte gemacht. —

Bei der gegenwärtigen Sachlage sei von zu weit gehenden gesetz—

geberischen Maßnahmen nichts zu erwarten; es müsse jedoch die

Anzeigepflicht für Tuberkulose eingeführt werden. Der Landwirt

könne ja eine Entscheidung darüber, ob ein Stück tnberkulös ist,

nicht treffen; seine Anzeige müsse auf Grund von Verdachts

momenten erfolgen. Dann müsse eine ticrärztlichc Untersuchung

erfolgen, und wenn bei dieser das betreffende Tier gefährlich tuber

kulös befunden werde, müsse es getötet und der Stall desinfiziert

werden. Doch dürfe man keine Stallsperre verfügen, weil dadurch

der Anreiz zu Verheimlichungen gegeben würde. Den betroffenen

Besitzern müsse natürlich eine Entschädigung gegeben werden.

Die Mittel wären durch Umlage auf die Viehhesitzer aufzubringen,

aber der Staat habe die Verpflichtung, einen gewissen Teil beizu

tragen, weil die Tilgung der Tuberkulose im Interesse der ganzen

Menschheit liegt. Daneben würden noch Verbote des Verkaufs

tuberkulöser Tiere, der Abgabe unsterilisierter Milch aus den Ge

nossenschaftsmolkereien und andere Punkte von minderer Bedeutung

gesetzlich festzulegen sein. Redner sei jetzt durch Verpflichtung

zur Verschwiegenheit nicht mehr gebunden und könne mitteilen,

daß dem Bundesrat bereits ein ungefähr auf diesen Grundsätzen

beruhender Gesctzentwurf unterbreitet worden ist und dem Reichs

tage in seiner nächsten Tagung zugehen wird. Werde dieser Ent

wurf Gesetz, dann sei es auch dem einzelnen Besitzer leichter,

seine Bestände allmählich von tuberkulösen Tieren zu reinigen.

Rasch werde das sicher nicht gehen, aber man komme doch vorwärts.

Die Hauptaufgaben für den Staat seien also für jetzt: l. der Erlaß

eines Gesetzes in dem gekennzeichneten Rahmen und 2. die Klar

stellung des Wertes des Bovovaccin und des Tauruman. Werde

hier tratkräftig vorgegangen, dann sei zum Segen der ganzen

Menschheit auf gute Erfolge zu hoffen.

Das erste Korreferat erstattete Herr Prof. Dr. Eber

Leipzig. Auch dieser Redner betonte die Notwendigkeit einer

gesetzlichen Bekämpfung der Tuberkulose, weil ohne gesetzliche

Hilfe weitere Fortschritte nicht zu erwarten seien. Redner be

richtete nun über die von ihm bei seinen Untersuchungen in der

Stadt Leipzig gemachten Erfahrungen bezüglich des Vorkommens

von Tuberkelbazillen in der Milch. Bei diesen habe er festgestellt

daß 10 Proz. der Händler, welche zu den Untersuchungen heran

gezogen wurden, tuberkulöse Milch führten. Bei der Untersuchung

von Butter zeigten sich ähnliche-Resultate. Des weiteren berichtete

Redner auf Grund der Beobachtungen beim \'eterinärinstitut in

Leipzig und aufmehreren Gütern über die Wirkung des Behringschen

Immunisierungsverfahrcns. ‘

Um ein Urteil über die Wirksamkeit des von Behringschen

Tuberkuloseschutzimpfungsverfahrens gegenüber der natürlichen

Infektion zu erlangen, standen zwei Wege offen: 1. Der durch die

Praxis selbst gewiesene Weg der Kontrolle möglichst zahlreicher

sorgfältig ausgewählter und unter den verschiedenartigsten Verhält

nissen in der Praxis aufgezogenenlmpflinge vermittelst der Tuberkulin

probe sowie durch Sektion bzw. Schlachtung; 2. der an sich zwar

kürzere, aber kostspieligere Weg des verstärkten natürlichen

Infektionsversuches durch Verbringung einer Anzahl immunisierter

und nicht immunisierter Rinder in Verhältnisse, unter denen sie

wiederholt und jedesmal längere Zeit hindurch in verstärktem
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Maße der natürlichen Tuberkuloseansteckung ausgesetzt werden,

und Abschlachtung des gesamten Bestandes nach einer nicht zu

kurz bemessenen Beobachturigszeit. Redner faßt die Erfahrungen,

welche im Veterinärinstitut durch Verfolgung beider Wege ge

sammelt wurden, in folgende Schlußsätze zusammen:

Weder die Ergebnisse des verstärkten natürlichen Infektions

versuches, noch die Erfahrungen bei der Kontrolle der in der Praxis

zur Durchführung gelangten Immunisierungen berechtigen zu der

Annahme, daß den Rindern durch das von Behringsche Tuber

kuloseschutzimpfungsverfahren ein ausreichender Schutz gegen die

natürliche Tuberkuloseansteckung verliehen wird.

Es ist möglich, daß bei den schutzgeimpften Tieren eine ge

wisse Zeit hindurch eine erhöhte Widerstandsfähigkeit auch gegen

über der natürlichen Ansteckung besteht. Zweifellos aber reicht

dieser Impfschutz in der überwiegenden Zahl der Fälle bei fort

gesetzter oder in längeren Pausen wiederholt eintretender, natür

licher Infektionsgefahr nicht aus, um die Impflinge vor den Folgen

der natürlichen Ansteckung zu bewahren.

Es erscheint daher aussichtslos, mit Hilfe des Schutzimpfunge

verfahrens allein die Rindertnberkulose in stark verseuchten Be

stünden zu bekämpfen.

Weitere Beobachtungen in der Praxis müssen lehren, inwieweit

das Schutzimpfungsverfahren als Hilfsmittel im Verein mit

anderen auf die Verminderung der Ansteckungsgefahr in den ver

seuchten Beständen hinzielenden Maßnahmen (Ausmerzung der mit

offener Tuberkulose behafteten Tiere, Aufzucht der Kälber mit

pasteurisierter Milch oder mit der Milch notorisch gesunder Kühe

(Ammenmilch), Wiedereinführung des Weideganges zum mindestens

für das Jungvieh usw.) imstande ist, in dem schweren und müh

seligen Kampf gegen die Rindertuberkulose gute Dienste zu leisten.

(Die ausführliche Veröfientlichung der Versuchsergebnisse wird

im Zentralblatt für Bakteriologie, Bd. 44, erfolgen.)

Hierauf erhielt der 2. Korreferent Dr. H. Raebiger-Halle

a. S. das Wort.

Sehr verehrte Herren! Nach den soeben gehörten Ausführungen,

die vom wissenschaftlichen wie praktischen Standpunkte gleich

hochbedeutsam sind, darf ich mich kurz fassen.

Sie haben von Herrn Geheimrat Dammann gehört, daß die

Tuberkulosetilgungsversuche, welche sich zur Erkennung der Tuber

kulose hauptsächlich auf die Tuberkulinimpfung stützten, fast über

all auf große Schwierigkeiten gestoßen sind und hohe Anforderungen

an den Geldbeutel der Besitzer stellten.

Demgegenüber hat uns Prof. Ostertag einen gangbaren Weg

gezeigt, wirksam gegen die Tuberkulose vorzugehen. Er ging da

bei von der Tatsache aus, daß die Tuberkulose niemals anders

entstehen und sich verbreiten kann, als durch die Ansteckung mit

dem Tuberkelbazillus und daß nur diejenigen Rinder gefährlich

sind, welche Tuberkelbazillen ausscheiden können.

Auf Grund eingehender Untersuchungen teilt er die tuberkulösen

Rinder in 2 Gruppen, nämlich l. in solche, welche Ansteckungs

stoffe ausscheiden, Tiere mit offener Tuberkulose und 2. in

solche, bei welchen das nicht der Fall ist, Tiere mit ge

schlossener Tuberkulose.

Ein Vorgehen ist aber nur gegen erstere Gruppe an

gezeigt.

Zu dieser gefährlichen Gruppe gehören Tiere mit Lungen’,

Darm-, Euter, Gebärmuttertuberkulose und Tuberkulose der

Geschlechtsteile.

Zu der ungefährlichen diejenigen mit tuberkulösen Herden

in den Lymphdrüsen, auf Brust und Bauchfell, dem Herzbeutel, in

Milz und Leber usw.

Wie die Erfahrung gelehrt hat, ist es mit hinreichender Sicher

heit möglich, die beiden Gruppen von einander zu unterscheiden

und rechtzeitig die gefährlich tuberkulösen Tiere zu erkennen.

Die Ermittlung derselben stützt sich bekanntlich auf die

klinisch-bakteriologische Untersuchung. Man beginnt mit

der Allgemeinuntersuchung und geht dann auf die spezielle

Untersuchung der in Betracht kommenden Organe über.

' Hand in Hand mit der Ausscheidung der mit offener Tuberkulose

behafteten Rinder geht die tuberkulosefreie Aufzucht der Kälber.

Diese soll erreicht werden:

 

 

1. Durch sofortige Unterbringung der neugeborenen Tiere in

einem ahgesonderten Stall;

2. durch Ernährung mit abgekochter Milch.

Dieser letzte Punkt hat sich als praktisch schwer durchführbar

erwiesen, da der Ausführung teils wirtschaftliche Schwierigkeiten

im Wege standen, teils aber die Kälber die aufgekochte Milch

schlecht vertragen können. Daher empfiehlt Professor Ostertag

anstatt der abgekochten Milch, rohe Milch solcher Kühe zu ver

abreichen, die sich bei der klinischen Untersuchung als frei von

einer offenen Form der Tuberkulose erwiesen haben und der

Tuberkulinprüfung unterzogen sind. Wir wissen ja, daß auch Tiere,

die nicht an Eutertuberkulose leiden, gelegentlich einmal Tuberkel—

bazillen mit der Milch ausscheiden können, wenn von einem andern

Organ aus ein Einbruch der Tuberkelbazillen in das Blut erfolgt ist.

Die Ostpreußische Holländer Herdbuchgesellschaft hat das

Ostertagsche Verfahren zu Anfang des Jahres 1900 zuerst prak

tisch zur Anwendung gebracht.

- Durch die nach Zehntausenden zählenden Untersuchungen ist

festgestellt worden, daß es nur etwa 2—-3 Proz. der Rinder sind,

die an gefährlicher Tuberkulos'e leiden, d. h. in größeren Beständen

2—3 und in kleineren Beständen 1—2 Proz.

Die beteiligten Züchter haben sehr bald erkannt, daß dieser

verhältnismäßig geringe Prozentsatz im Laufe eines Jahres ohne

wirtschaftliche Störungen ausgemerzt werden kann und haben dem

Verfahren bald ihr volles Interesse und eine verständnisvolle Mit

arbeit zuteil werden lassen.

Auf die Weise sind in Ostpreußen schon nach wenigen Jahren

Bestände geschaffen worden, die frei von gefährlicher Tuberkulose

sind, und deren Nachwuchs nach menschlichem Ermessen überhaupt

tuberkulosefrei ist. Meines Wissens hat daher im vergangenen

Jahre auch die Herdbuchgesellschaft des in Ostpreußen gezüchteten

rotbunten Viehs ihre Bestände dem Verfahren angeschlossen.

Es konnte nicht ausbleiben, daß man sich bei der großen Be

deutung, welche der Tuberkulosebekämpfung mit Recht heutzutage

allseitig beigemessen wird, auch in anderen Provinzen für das Ver

fahren interessierte. So wurde es in schneller Aufeinanderfolge

seitens der Landwirtschaftkammern der Provinzen Pommern, Branden

burg, Schleswig-Holstein und Sachsen eingeführt.

In der Provinz Pommern sind

im Jahre 1902/03 2,93 Proz.

1903/04 1,39 „

„ 1904/05 1,01

der Rinder an offener Tuberkulose erkrankt befunden worden.

Der letzte veröffentlichte Bericht der Landwirtschaftskammer

gibt an, daß im Jahre 19051/06 von 12 040 über sechs Monate alten

Rindern 94 —= 0,78 Proz. an offener Tuberkulose leidend ausgemerzt

worden sind.

Ende des Berichtsjahres waren dem Verfahren bereits 24000

Rinder unterstellt, da eine große Molkereigenossenschaft und viele

Mitglieder der Herdbuchgesellschaft für Ostfriesen und Holländer

beigetreten waren.

Wir sehen also, daß auch in Pommern der Stand der Tuber

kulose in den der ständigen Kontrolle unterworfenen Beständen

fortlaufend in der Abnahme begriffen ist.

In der Provinz Brandenburg wurden

im Jahre 1903 5020 Rinder,

1904 5822 „ und

„ „ 1905 6071 „ untersucht.

Von diesen 16 913 Rindern waren 478 Tiere = 2,83 Proz. ge

fährlich tuberkulös.

In der Provinz Schleswig-Holstein belief sich die Zahl der

dem Ostertagschen Verfahren angeschlossenen Rinder Ende 1904

auf 12000 Stück. Ende März 1906 waren bereits mehr als

16000 Tiere zur Gesundheitskontrolle angemeldet.

Während in dem Jahre 1904 die Zahl der als gemeingefährlich

auszumerzenden Tiere 2,1 Proz. betrug, waren im Jahre 1905, aus

dem der letzte veröffentlichte Bericht vorliegt, 1,93 Proz. der unter

suchten Tiere auszumerzen.

Der Rückgang ist gegenüber dem Vorjahr nur scheinbar ein

geringer. Es muß indessen berücksichtigt werden, daß die Hälfte

der Tiere im Jahre 1905 zum ersten Male untersucht wurde und in

Y’ 77
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den neuen Beständen stets mehr tuberkulose Tiere gefunden werden,

als in denen, welche dem Verfahren schon längere Zeit unter

stellt sind.

Unter diesen Verhältnissen ist der Prozentsatz sogar als ein

sehr günstiger anzusehen.

In der Provinz Sachsen wurde das Ostertagsche Tuber‘

kulosetilgungsverfahren im Jahre 1903 eingeführt. In dem Jahre

wurden 1457 Tiere (40 Bullen und 1417 Kühe) untersucht. Von

diesen litten an offener Tuberkulose 53 Tiere = 3,6 Proz.

Im Jahre 1904 war in den Beständen die offene Tuberkulose

um mehr als die Hälfte zurückgegangen, denn es konnten nur noch

22 Tiere = 1,6 Proz. als gefährlich tuberkulös emittelt werden.

Von den im Jahre 1905/06 untersuchten 5333 Tieren (266 Bullen

und 5067 Kühen) litten an offener Tuberkulose 133 Tiere =

2,5 Proz.

Von den im Jahre 1906/07 untersuchten 5395 Tieren (266 Bullen

und 5129 Kühen litten an offener Tuberkulose 125 Tiere = 2,31 Proz.

In diese Zahlen sind eingerechnet sämtliche Bestände der~

Zerbst-Jerichower Herdbnchgesellschaft und die Bestände von

sieben Einzelzüchtern des Herzogtums Anhalt, unter denen sich

auch der Bestand des hier anwesenden Herrn Amtsrates Sperling

Buhlendorf befindet.

Auch für die letzte Berichtszeit gilt, daß die Tuberkulose in

den kleineren Beständen sich verhältnismäßig viel weniger aus

gebreitet zeigt als in größeren. ‘

Besonders zahlreich sind Fälle dieser Krankheit in Wirtschaften,

die von dem Milchbetriebe zur Zucht übergegangen sind. So gelang

es z. B. im letzten Jahre in drei solchen Beständen eines Einzel

züchters von 255 Tieren 30 = 11,76 Proz. mit einer ofienen Form

der Tuberkulose behaftet vorzufinden.

Bei einem Vergleich der ermittelten Zahlen der an einer offenen

Form der Tuberkulose erkrankten Tiere ist im letzten Jahre wieder

ein Rückgang zu verzeichnen, und zwar, wenn die erwähnten drei

Bestände des Einzelzüchters abgerechnet werden, eine Abnahme

auf 1,76 Proz.

Durch das Ostertagsche Verfahren wird erreicht,

1. daß Todesfälle an Tuberkulose und erhebliche Verluste vom

Tage der Untersuchung ab nicht mehr vorkommen, da die gefährlich

tuberkulösen Tiere frühzeitig erkannt und beseitigt werden, mithin

eine Sanierung des ganzen Bestandes bewirkt wird, und

2. in verhältnismäßig kurzer Zeit ein tuberkulosefreier Nach

wuchs erzielt wird.

Da außer der klinischen Untersuchung der Rinder und den

bakteriologischen Untersuchungen verdächtiger Sekrete und Exkrete

noch in bestimmten Zwischenzeiten eine regelmäßige bakteriologische

Prüfung von Gesamtmilchproben stattfindet, wird

3. die größtmöglichste Garantie für eine tuberkelbazillenfreie

Milch gegeben. Damit ist die erste Bedingung. erfüllt, die wir an

die Milch als Genußmittel zu stellen haben. Außerdem macht sich

aber bei solcher Milch sehr schnell auch ihr großer Wert als

Futtermittel bemerkbar, denn vom Zeitpunkt der Verfütterung

tuberkelbazillenfreier Milch verschwindet auch die Fütterungstuber

kulose unter den Kälber- und Schweinebeständen.

Am Schlusse meines kurzen Berichtes über die Ergebnisse des

Ostertagschen Tuberkulosetilgungsverfahrens erlaube ich mir nur

noch darauf hinzuweisen, daß sich das Verfahren im Laufe der

letzten Jahre eine so hohe Anerkennung erworben hat, daß es in

dem Entwurf zum neuen Reichstierseuchengesetz in seinen

wichtigsten Teilen Aufnahme und volle Würdigung fand.

Der nächste und letzte Redner, der zu dieser Frage das Wort

nahm, war Herr Veterinärrat Pirl-Dessau, welcher einleitend

erklärte, er habe nach der ausgiebigen Behandlung des Themas den

Worten seiner Herren Vorredner nur wenig hinzuzufügen. Auch er

sei der Ansicht, daß es hohe Zeit wird, daß man staatsseitig gegen

die Rindertuberkulose einschreite und zwar mit Maßregeln gegen

diejenigen Formen, die wiederholt in den Vorträgen als gefährlich

gekennzeichnet seien. So schwer der Kampf erscheine, so glaubt

Redner doch, daß bezüglich der Anzeigepflicht und der Diagnosti

zierung es ebensogut möglich sein werde, die Sache einzuführen, wie

es bei der Anmeldung und Feststellung der Rotzkrankheit usw. der

Fall war. Auch Veterinärrat Pirl schließt sich der Ansicht an,

daß nach den umfangreichen neueren Forschungsergebnissen die

Identität zwischen Rinder- und menschlicher Tuberkulose nicht in

Abrede gestellt werden kann. '

Aus der Diskussion, an der sich die Herren Disselhorst,

Hocker und Raehiger beteiligen, ist besonders erwähnenswert

, die Mitteilung des Herrn Professors Dammann, daß festgestellt sei,

daß eine Reihe von Monaten nach erfolgter Impfung mit Tauruman

noch lebende Tuberkelbazillen in den Organen der Tiere angetroffen

worden seien. Auch nach der Impfung mit dem Bovovaccin sei

dies der Fall gewesen. Das Reichsgesundheitsamt habe danach die

Bestimmung getroffen, daß das Fleisch von vor dieser Zeit ge

schlachtetem Vieh nur als bedingt tauglich erklärt werden dürfe.

Der Vorsitzende bemerkte in einem Schlußwort, es habe sich

durch‘ die Untersuchungen im Marburger pathologischen Institut

herausgestellt, daß man die Eingangspforten der Tuberkelbazillen

überhaupt nicht genau nachweisen könne. Nach Fränkel-Halle

infizieren sich Erwachsene nur äußerst selten mit tuberkelbazillen

haltiger Milch. Ferner schließe das Umgehen mit Tnuruman und

Bovovaccin auch eine Gefahr für den lmpfer ein, die nicht zu

unterschätzen sei. Herr Veterinärrat Pirl gab anheim, oh man

sich nicht über das Resultat der heutigen Verhandlungen in einigen

Leitsätzen einigen könne. Herr Geheimrat Dammann empfiehlt

jedoch, von Beschlüssen abzusehen, wenn die Forscher, die sie

betreffen, nicht zugegen sind.

Da die Anwesenden von der Stellung von Anträgen absahen,

schloß der Vorsitzende um 2'/„ Uhr nachmittags die Versammlung

unter Worten herzlichen Dankes an die Referenten, besonders Herrn

Geheimrat Dammann, den heute in seiner Mitte zu haben der

Zentralverein als eine besondere Ehre erachtet.

Die nächste Sitzung wird Ende November in Magdeburg statt

finden. Nach den Verhandlungen vereinigten sich die Teilnehmer

der Generalversammlung zu einem gemeinsamen Mahle im

Bahnhofshotel.

Der Schriftführer:

H. Raebiger.

Der Vorsitzende:

Disselhorst.

 

Staatsveterinärwesen.

Redigiert von Preuße.

Allgemelne Verfügung des preußischen Mlnisterlums für Landwirtschaft

vom I3. Junl l907 über Zusammenberufungen der beamteten Tierärzte.

In den letzten Jahren haben in einigen Regierungsbezirken

Versammlungen der beamteten Tierärzte stattgefunden, in denen

unter Vorsitz des Departementstierarztes dienstlich und veterinär

polizeilich oder fleischbeschautechnisch wichtige Angelegenheiten

besprochen werden sind. Der Erfolg der Versammlungen hat

den gehegten Erwartungen entsprochen.

Ich bestimme daher, daß in diesem Jahre in allen

Regiermxgsbezirken derartige Versammlungen der Veterinär»

beamten abzuhalten sind, und genehmige im Einverständnis

mit dem Herrn Finanzminister, daß zum Zwecke der Teilnahme

 

an der Versammlung den außerhalb des Versammlungsortes

wohnenden Veterinärbeamten Reisekosten und Tagegelder nach

den für Staatsdienstreisen vorgesehenen Sätzen aus dem all

gemeinen Reisekostenfonds der Regierungen gezahlt werden.

Die Verhandlungen sind möglichst so zu legen, daß die

Hin- und Rückreise nur in vereinzelten unvermeidlichen Aus

nahmetällen für die Teilnehmer mehr als einen, in keinem Falle

mehr als zwei Tage in Anspruch nimmt.

haltung dieser Begrenzung erforderlich ist, wird es bei an

gemessener Aufstellung der Tagesordnung den Zweck der

Zusammenkunft in der Regel nicht beeinträchtigen, wenn einzelne

Teilnehmer etwa nach Maßgabe der Eisenbahnverbindungen

nicht pünktlich bei Beginn der Versammlung anwesend sein

können oder diese vor Schluß würden verlassen müssen.

Soweit es zur Inne
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In der Regel wird der Ort des Sitzes der Regierung als

Versammlungsort zu wählen sein. Die Wahl eines anderen

Ortes, der bequem gelegen oder leicht erreichbar ist, soll jedoch

nicht ausgeschlossen sein. _

Zur Abhaltung der Versammlungen empfehle ich die Monate

August bis Dezember d. J. — Ort, Zeit und Tagesordnung sind

mir vier Wochen vor der Versammlung mitzuteilen.

Euerer . . . . eigene Teilnahme an den Verhandlungen

stelle ich ebenso anheim wie diejenige von Verwaltungsbeamten,

die bei der Bearbeitung der Veterinärsachen tätig sind. Auch

wird die Einladung nicht beamteter Tierärzte, z. B. von

Schlachthoftierärzten und solchen im dortigen Bezirke ansässigen

Veterinären, die die Befähigung zum beamteten Tierarzt be

sitzen, insbesondere fiir Verhandlungsgegenstünde

gemeinerem Interesse zu erwägen sein. Nichtbeamteten

Tierärzten können jedoch Reiseentschädigungen und Tagegelder

nicht bewilligt werden.

Über den Verlauf der Versammlungen und über die Er

wüuschtheit von Wiederholungen sehe ich bis zum 1. März k. J.

einem Berichte entgegen.

von all

=i-‘

Mit dieser Verfügung hat der Herr Minister einen dringenden

Wunsch der beamteten Tierärzte erfüllt und können wir ihm

hierfür nur zu Dank verpflichtet sein. Die Medizinalbeamten

hielten schon seit mehreren Jahren regelmäßig im Herbst Ver

sammlungen ab und diese haben sich sehr gut bewährt. Pr.

Von der Tagung der Landwlrtschaftskammer.

Am 3. Juni d. J. tagte in Kassel eine Konferenz der Vor

stünde der preuß. Landwirtschaftskammern, auf welcher u. a.

über folgende die Tierärzte interessierenden Angelegenheiten

verhandelt wurde:

l. Wie kann der Einfuhr verfälschter holländi

scher Butter begegnet werden?

Die aus warmblütigen Tieren hergestellten Fette sind nach

g 4 des Reichs-F1eischbeschaugesetzes Fleisch im Sinne dieses

Gesetzes, andere Erzeugnisse nur insoweit, als dies der Bundes

rat anordnet. Im _S 1 der Bundesratsbestimmungen D sind alle

diejenigen Stotl"e angegeben, welche als Fette anzusehen sind.

Butter und Butterschmalz gehören nicht hierzu, diese sind von

den Bestimmungen des Fleischbeschaugesetzes ausdrücklich aus

geschlossen. Sie können daher von der Einfuhr nur dann zu

rückgewiesen werden, wenn sie mit fremden tierischen Fetten

vermischt, also als Fettgemisch anzusehen sind. Zusätze von

pflanzlichen Fetten, Vermischung mit aus verdorbener Butter

ausgeschmolzenem Butterfett, Zusatz von Konservierungsmitteln,

zu hoher Wassergehalt können auf Grund des Fleischbeschau

gesetzes nicht beanstandet werden. Eine solche Beanstandung

ist nur möglich auf Grund des Nahrungsmittelgesetzes bzw. des

Gesetzes vom 15. Juni 1897. Da aber die Verfälscher eingeführter

Butter im Auslands wohnen, können sie nicht gefaßt werden.

Der Nachweis, daß die Wiederverkäufer von der Verfälschung

unterrichtet sind, ist schwer zu führen, meist ist dies auch nicht

anzunehmen. Ein gerichtliches Vorgehen bleibt daher fast immer

ohne Erfolg. Aus diesem Grunde beantragen die Vorstände der

Landwirtschaftskammern beim Bundesrat die Unterstellung der

Butter und des Butterschmalzes unter die Bestimmungen des

Fleischbeschaugesetzes, wobei hervorgehoben werden muß, daß

die Einfuhr von wiederaufgefrischter bzw. jeder Butter, die

 

nicht dem Gesetz vom 15. Juni 1897 und dessen Ausführungs

bestimmungen entspricht, verboten sei. Auf Grund vieler Er

fahrungen in den letzten Jahren halten die Vorstände der Land

wirtschaftskammern eine scharfe Kontrolle der ausländischen

Butter an der Grenze zum Schutze der inländischen Erzeugung

für dringend notwendig.

2. Die neueren Maßregeln zur Bekämpfung der

Schafräude haben nach den Angaben der Landwirtschafts

kammer für den Regierungsbezirk Kassel zu großen Härten

und Unzuträglichkeiten geführt. Die Konferenz beschloß daher,

den Herrn Minister zu bitten, für deren Abstellung Sorge zu

tragen.

3. a) Zur Verhütung der Weiterverbreitung der Brust

seuche durch die erkrankten bzw. die krankheitsverdäch

tigen Militärpferde im Manöver halten die Landwirtschafts

kammervorstände die Ausdehnung der Anzeigepflicht des Reichs

viehseuchengesetzes auf die Pferde-Influenza für erforderlich.

b) Der Landwirtschaftsminister möge seinen Einfluß dahin

geltend machen, daß künftig bei der Hinauslassung influenza

verdächtiger Militärpferde in das Manövergelände weit vor

sichtiger verfahren werde, wie bisher.

c) Der ä21 der Seucheninstruktion möge dahin abgeändert

werden, daß die Feststellung darüber, welche Pferdebestände

seuchenverd'ächtig sind, und welche Bestände als nicht ver

dächtig eine Ortsveränderung vornehmen dürfen, dem General

kommando nur in Gemeinschaft mit der Landespolizeibehörde

zusteht.

Mit vorerwähntem ä 21 sind die diesbezüglichen Be

' stimmungen in der Militärseuchenvorschrift vom 28. Juni 1906,

soweit die Brust- und Rotlaufseuche in Betracht kommen, ge

meint. Dieselben lauten: s, 19 Nr. 7. Von allen gemeinschaft

lichen Truppeniibungen sind diejenigen Eskadron auszuschließen,

in denen die Brustseuche herrscht oder die auf Grund eines

Seuchenfalles oder -verdachtes unter Beobachtung gestellt sind.

Ausnahmefälle unterliegen der Entscheidung des General

kommandos. ä 21 handelt von der Rotlaufseuche und enthält

in Ziifer 5 die gleiche Bestimmung wie vorstehend. Nach dem

Antrag der Vorstände der Landwirtschaftskammern soll es nun

heißen: Ausnahmefälle unterliegen der Entscheidung des

Generalkommandos_ in Gemeinschaft mit der Landes

polizeibehörde. Ob und inwieweit sich eine derartige Be

stimmung wird durchführen lassen, muß dahingestellt bleiben.

Die Zweckmäßigkeit derselben dürfte wohl nicht anzuzweifeln

sein.

Besuch des Behringwerkes.

Im Anschluß an die Anfang Juni d. J. stattgehabte Kon

ferenz der Vorstände der preußischen Landwirtschaftskammern

hatten sich die Teilnehmer an derselben nach Marburg zur

Besichtigung des Behringschen Instituts begeben.

Exzellenz v. Behring machte sie in einem Vortrage mit;

den Ergebnissen seiner Forschungen über Rindertuberkulose

bekämpfung bekannt, insbesondere auch mit den neueren von

ihm hergestellten Präparaten. Als solches ist zu erwähnen das

Tulaselactin. Dasselbe stellt die fein verriebene und in eine

Danerform übergeführte Tuberkelbazillensubstanz der Tuber

kulase dar. Den Namen hat es von seiner Ähnlichkeit mit

frischer Milch bekommen. Das Tulaselactin soll dazu dienen,

die tuberkulösen Erkrankungen bei klinisch gesund erscheinenden,

aber auf Tuberkulin reagierenden Zuchttieren zur Ausheilung
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zu bringen. Dieses Verfahren soll auch zur Behandlung mensch

licher Individuen geeignet sein. Behring erwähnte sodann

des Taurovaccin, welches eine ganz bestimmte Art der Ver

arbeitung von Tuberkelbazillen zum Tuberkulosevaccin in Gestalt

einer öligen Emulsion darstellt. Taurovaccinierte Kälber und

Schweine wurden vorgestellt. Ferner wird der VersucheEr

wähnung getan, welche dahin zielen, aus immunisierten Pferden

ein Serum zu gewinnen, mit welchem man schneller und unge

fährlicher tierische und menschliche Tuberkulosefälle zur Heilung

bringen kann, wie mit den bazillären Produkten. Die Pferde

werden mit Tulaselactin behandelt, es bildet sich dann in ihrem

Blut ein Antikörper, den Behring Antitulase nennt. Dieser

Körper soll in hohem Grade die Fähigkeit besitzen, Tuberkel—

bazillen im tuberkulösen Organismus zur Auflösung zu bringen.

Die Versuche mit Taurovaccin, Tulaselactin und Antitulase

sind noch nicht abgeschlossen. Sie sollen nach Behring

nicht dazu bestimmt sein, die Bovovaccination, welche sich

bereits bewährt habe, beiseite zu schieben, sondern sie

sollen in der Hauptsache einen erfolggekrönteu Kampf

gegen die Menschentuberkulose anbahnen. Weiterhin ließ sich

Behring in seinem Vortrag des Näheren über den gegen

wärtigen Stand der Bovovaccination in der landwirtschaft

lichen Praxis aus. Er stellte sein Präparat, das Bovovaccin,

im Vergleich mit anderen gleichartigen Präparaten und

besonders dem Tanrnman, wobei er das Bovovaccin

gegenüber dem letzteren als ein verhältnismäßig harmloses und

ungefährliches Präparat bezeichnete, welches aber dennoch aus

reichende immunisatorische Wirkungen besitzt, wobei auch die

Frage gestreift wurde, ob etwa die Bluteinspritzung durch die

viel leichter auszuführende Einspritzung des Impfstofl's unter die

Haut ersetzt werden könne. Die Beantwortung dieser Frage

steht im engen Zusammenhang mit der Technik der Emulsio

nierung der getrockneten Tuberkelbazillen. Diese muß eine

gleichmäßig auch nach längerem Stehen noch homogen bleibende

sein, wenn sie ohne Geschwulstbildung und partielle Verkäsung

vom Unterhautbindegewebe resorbiert werden soll. Zur Ver

meidung von Impffehlern, die sich aus einer mangelhaften Zu

bereitung des Impfstoffs ergeben, und die den Wert der

Bovovaccination beeinträchtigen, hat Behring mit mehreren

Vorsitzenden preußischer Landwirtschaftskammern die Entsendung

eines in Marburg spezialistisch geschulten Tierarztes für solche

Gegenden ins Auge gefaßt, in welche viele Tiere zu impfen

sind, ohne daß ein geeigneter Impftierarzt aus der Nähe zu

haben wäre. Am Schlusse seines Vortrages beschäftigte sich

Behring mit der Frage, wie bovovaccinierte und taurumanisierte

Tiere in fleischbeschaulicher Beziehung behandelt werden

müssen. Am 1. Juni 1907 tagte eine Konferenz im Reichs

gesundheitsamt, welche zu dieser Frage Stellung nahm. Von

der Majorität der Mitglieder dieser Konferenz wurde befür

v'vortet, daß für einige Monate nach vollendeter Tuberkulose

schutzimpfung das Fleisch der Kälberimpflinge nicht bedingungs

los freizugeben, sondern nur für bedingt tauglich zu erklären

sei. Auch Behring hat diesem Beschlusse zugestimmt, nach

dem ein von dem Grafen Rantzau gestellter Antrag, den

Fleischverkehr ganz unbeanstandet zu lassen, wenn anerkannter

maßen der verwendete Impfstoff‘ für die menschliche Gesundheit

keine Gefahren mit sich bringt, angenommen worden war.

Behring zweifelt nicht, daß späterhin nur noch Impfstoffe An

wendung finden werden, von denen angenommen werden darf,

auch

daß sie nicht nur für Rinder, sondern auch für Menschen ganz

unschädlich sind.

Schon jetzt könne Behring behaupten, daß nach seiner

Erfahrung die Bovovaccination bei gesunden Kälbern in dem

Organismus keine gesundheitsgefährlichen Tuberkelbazillen

zurücklasse, und daß dies bisher in einwandfreier Weise nicht

widerlegt worden sei. Nach der Taurumanisierung seien dagegen

noch mehrere Monate nach der Einspritzung in die Blutbahn,

regelmäßig in den Lungen und in den Lymphdrüsen gefährliche

Bazillen nachzuweisen, daher seien hier Untersuchungen zur

Verhütung einer Gesuudheitsschädigung menschlicher Individuen

durch den Genuß des Fleisches schutzgeimpfter Kälber gerecht

fertigt. Obgleich es demnach nach Behrings Ansicht ungerecht

sei, die Bovovaccination nach dieser Richtung hin ebenso rigoros

zu behandeln, wie die Taurumanisierung, so hat dennoch Behring

der Ausdehnung einschränkender Fleischbeschaubestimmungen auf

bovovaccinierte Kälber im Reichsgesundheitsamt zugestimmt, da

eine differentielle Behandlung beider Impfverfahren auf große

administrative Schwierigkeiten stoßen würde, jedoch mit dem Vor

behalt, daß sie in Wegfall kommen, wenn durch fortgesetzte

Untersuchungen im Reichsgesundheitsamt die Unfähigkeit der

Bovovaccins- zur Tuberkelbildung und zur Weiterexistenz im

lebensfähigen Zustande im Rinderorganismus als gesetzmäßige

Tatsache anerkannt wird. Pr.

Entschädigung nach Verlusten durch Rotlauf.

Im vorigen Jahrgang der B. T. W. S. 730 habe ich auf die

Schwierigkeiten hingewiesen, welche in Sachen der Entschädigung

der Verluste nach Impfung mit Rotlaufserum und Kulturen seitens

einiger Seruminstitute gemacht werden, und ist hierbei des

Instituts in Höchst a. Main Erwähnung getan worden. Dieses

Institut hat nun insofern eine Besserung eintreten lassen, als

es auch die Diagnosen staatlicher bakteriologischer Laboratorien

anerkennt. Daß es aber bei anderen Instituten damit noch sehr

traurig bestellt ist, beweisen mehrere Notizen in Nr. 22——25

der Tierärztlichen Rundschau, welche das Heilsberger Serum

institut betreffen. In Nr. 22 war in der Antwort auf eine dies

bezügliche Anfrage von der Verwendung des Heilsberger Rot

laufserums gewarnt worden, wenn auf Erfolge und glatte Ent

schädigung Anspruch gemacht wird. An Rotlauforganen werde

stets Schweineseuche festgestellt, zur Feststellung hätte in den

Fällen, auf die der Einsender Bezug nimmt, sogar der — Buch

halter des Instituts genügt. Auf diese Warnung hin war

der Einsender der Notiz in Nr. 22 durch den Rechtsvertreter

des Heilsberger Instituts zu einer Berichtigung aufgefordert

worden. Hierzu macht der Einsender der Warnung, Tierarzt

Dr. Goldberger in Krojanke, noch einige sehr auffällige Be

merkungen: Es steht aktenmäßig fest, daß in einem Prozeß,

den ein Besitzer gegen das Heilsberger Institut angestrengt

hatte, und in dem er als Zeuge und Sachverständiger vernommen

worden war, nachgewiesen wurde, daß die Diagnose „Schweine

seuche“ an den dem Institut eingesandten Rotlauforganen der

mit Heilsberger Serum gesund geimpften und nach je 3 Monaten

an Rotlauf eingegangenen Schweine der Domäne S. von dem

Buchhalter des Instituts gestellt worden ist. Aus diesem Grunde

war auch die Entschädigung abgelehnt worden. In dem er

wähnten Prozeß war die Klage in der ersten Instanz zurück

gewiesen worden, in der zweiten Instanz wurde das Institut

zur Entschädigungsleistung verurteilt.
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Es ist dringend erwünscht, daß derartige Geschäftspraktiken

einzelner Seruminstitute zur allgemeinen Kenntnis der Tierärzte

gebracht werden. Pr.

Entschädigungen für Verluste durch Milz- und Rauschbrand.

Der Reichs- und Staatsanzeiger veröffentlicht in Nr. 169

die Schlußübersicht über die Höhe der Entschädigungen für

infolge an Milz- und Rauschbrand gefallene und getötete Pferde

und Rinder für das Jahr 1906. Bei den Rindern betrug die

Entschädigungssumme 1906 1053 219,69 Mark, 1905 dagegen

nur 935 441,13 Mark, sie war also im letzten Jahr ca. 12 Proz.

höher. Bei den Pferden betrug diese Summe 1906 73 928,40 Mark,

1905 dagegen 76 620,41 Mark, also 31/2 Proz. niedriger. Die

Entschädigungen betrugen bei den Rindern meistens 4/5 des

geschätzten Wertes, in vielen Fällen auch 3’5 und nur in je

einem Falle, Posen und Bromberg, ’/3 und ‘/‚. Bei den Pferden

wurden die meisten Fälle zu 3/. entschädigt, mehrfach auch zu

‘l, und in einigen wenigen Fällen zu "‘/_=‚ bzw. ’/3 und ‘l, des

Wertes. Die Zahl der Entschädigungsfälle und die Höhe der

gezahlten Summen weichen in den einzelnen Regierungsbezirken

stark voneinander ab. In betreif der Pferde steht der Reg.

Bez. Arnsberg mit 18 Fällen und 11696 Mark Entschädigung

obenan, es kommen hier 650 Mark auf jedes Tier. Je 13 Fälle

wurden entschädigt in den Reg-Bez. Oppeln, Schleswig und

Düsseldorf; während in letzterem Bezirk nur 3/4 des Wertes

bezahlt werden, erreicht die Entschüdigungssnmme doch die

Höhe von 10 506 Mark, pro Pferd also 808 Mark; in Oppeln, in

welchem Bezirk ‘/_:‚ entschädigt wird, wurden insgesamt nur

5682 Mark gezahlt, pro Pferd also 437 Mark. Ähnlich verhält

es sich in Schleswig, wo auch für 13 Pferde mit 3/5 Entschädi

gung 5456 Mark gezahlt worden sind. Bezüglich der Rinder

steht der Reg-Bez. Schleswig obenau. Es wurden für 1237

Rinder 192 608,54 Mark entschädigt. An zweiter Stelle steht

Düsseldorf mit 309 Rindern und 97 155,30 Mark Entschädigungs

summe. Die geringste Entschädigungssumme, 2044 Mark für

9 Rinder, entfällt auf den Reg-Bez. Gumbinnen. Keine Ent

schädigungen sind gezahlt worden in den Regierungsbezirken

Magdeburg, Merseburg, Erfurt, Berlin, Hannover, Hildesheim,

Lüneburg, Stade, Osnabrück und Aurich.

Die Kosten der Abschätzung sind

Summen nicht mit eingerechnet.

in den vorstehenden

Eins Entscheidung des bayerischen Verwaltungsgerichtshofes über

Entschädigung bei Milzbrand.

Die Bauern K. L. und J. W. in E. wurden von der Regierung

Mittelfrankens mit ihren Ansprüchen auf Entschädigung wegen

Viehverlust durch Milzbrand abgewiesen. L. und W. beanspruchten

auf Grund des Milzbrandgesetzes für zwei am 2. April bzw.

3. Mai 1906 infolge von Milzbrand verendeten Viehstilcke staat

liche Entschädigung. Ihre Ansprüche wurden von der mittel

fränkischen Regierung abgewiesen mit derßegründung, daß die beiden

genannten Tierbesitzer die in ä 9 und 10 des Reichsviehseuchen

gesetzes vorgeschriebene Anzeige vom Ausbruch des Milzbrandes

bei ihren Tieren in fahrlässiger Weise verspätet erstattet

hätten. Die Anzeige bei der Ortspolizeibehörde wurde nämlich

von L. und W. erst am 14.Mai 1906 gemacht, da sie erst auf einen

vom Bezirkstierarzt V. in E. am 13. Mai 1906 gehaltenen Vortrag

hin Verdacht schöpften, daß Milzbrand die Todesursache bei ihren

Tieren gewesen sein könne. Gegen diesem Regierungsentscheid

erhoben L. und W. Beschwerde zum Verwaltungsgerichtshof mit

der Begründung, die verspätete Anzeige könne ihnen nicht als

Fahrlässigkeit angerechnet werden, da sie weder mit den Anzeichen

des Milzbrandes, noch mit den bei Ausbruch von Milzbrand zu

 
beobachtenden Vorschriften vertraut gewesen seien.‘ Die Be

schwerde wurde kostenfällig verworfen. in den Entscheidungs

gründen ist hervorgehoben, „daß in den vorliegenden Fällen nach

den amtlichen Feststellungen an beiden Viehstücken, namentlich

nach dem Verenden, Erscheinungen hervortraten, die in der gemein

faßlichen Belehrung der Ministerien des Innern und der Finanzen

über ansteckende Krankheiten der Haustiere als Kennzeichen des

Mil‘zbrandes aufgeführt sind. Nach den Angaben der Tierbesitzer

selbst und der Zeugen war bei beiden Tieren alsbald nach dem

Tode der Leib stark aufgctrieben, aus Nase und Maul drang eine

wäßrig-blutigc Flüssigkeit hervor, und bei dem Tiere des W. war

der After blutig und dunkelrot hervorgetreten. Der Tod erfolgte

bei der Kuh des L sehr rasch, ohne daß am lebenden Tier

besondere Krankheitserscheinuugen wahrgenommen worden waren.

Auch bei der Kalbin des W. nahm die Krankheit einen raschen

Verlauf. Es wurden an dem Tiere Aufhören der Freßlust, Unruhe

und schwankendes Hin- und Hertreten wahrgenommen. Angesichts

derartiger Erscheinungen hätten die beiden Tierbcsitzer bei ent

sprechender Aufmerksamkeit Milzbrandverdacht schöpfen können

und müssen. Diese Anschauung sprach auch das Obergutachten

des Kreistierarztes aus. Der Bezirkstierarzt ist allerdings gegen

teiliger Anschauung, weil in E. und Umgebung Milzbrand früher

noch nicht vorgekommen war. Er übersieht aber dabei, daß bei

beiden Tieren, namentlich alsbald nach ihrem Tode die oben

erwähnten Erscheinungen hervortraten und von den beiden Be

sitzern auch wahrgenommen wurden, und daß diese Erscheinungen

für Milzbrand besonders charakteristisch sind. Die Beschwerde

führer können sich auch nicht darauf berufen, daß weder der

Fleischbeschauer noch der Wasenmeister Verdacht schöpften, da es

zu den Pflichten des Tierbesitzers selbst gehört, sich über die

Seuchenkenazeichen zu unterrichten und den Gesundheitszustand

seiner Haustiere auf das Vorhandensein verdächtiger Krankheits

erscheinungcn zu kontrollieren. Hiernach ist den Beschwerde

führern die Unterlassung der rechtzeitigen Anzeige als Fahr—

lässigkeit anzurechnen und ihre Entschädigungsansprüchc

verwirkt.“ M. Gruber, prakt. Tierarzt, Sonderheim (Bayern).

Verordnungen zur Bekämpfung von Tlerseuchen.

Ebenso wie in Mecklenburg-Schwerin (s. S. 589) sind auch

für das Großherzogtum Sachsen und für das Fürstentum Schaum

burg-Lippe Verordnungen betr. die lnfluenza der Pferde erlassen

worden. Dieselben beschränken sich jedoch auch nur darauf,

den beamteten Tierärzten und den Polizei- bzw. Gemeinde

behörden vorzuschreiben, von jedem ihnen bekannt gewordenen

Ausbruch der Influenza und von dem Erlöschen der nächst vor

gesetzten Behörde Anzeige zu machen. Zur Erlangung genaueren

statistischen Materials ist alljährlich über die Bewegung der

Seuche im abgelaufenen Jahre und über den Stand am Jahres

schlusse an das Ministerium zu berichten.

Zum Zwecke einer schärferen Bekämpfung der Maul- und

Klauenseuche hat das Großherzogliche Ministerium in Mecklen

burg-Schwerin unter dem 25. Juni 1907 eine Bekanntmachung

erlassen, welche sich im wesentlichen mit der preußischen Ver

ordnung vom 13. November v. J. deckt, welche auf S. 897 B.T.VV‚

1906 zum Abdruck gelangt ist.

Infektlöser Darmkatarrh der Rinder.

Der preußische Herr Landwirtschaftsminister hat die Vor

steher des pathologisch-anatomischen Instituts der Berliner

Tierärztlichen Hochschule und der tierhygienischen Abteilung

des Kaiser Wilhelm-Instituts für Landwirtschaft in Bromberg

mit Untersuchungen zur Erforschung des infektiösen chronischen

Darmkatarrhs bei Rindern beauftragt. Die Tierärzte sind er

sucht werden, über Fälle von infektiösem chronischen Darm

katarrh an die genannten Institute Mitteilung zu machen

eventuell Material einzusendeu.
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Maul- und Klsuenscuche I5. August l907.

Mit Ausnahme einer Gemeinde (drei Gehöfte) im Reg.sBez.

Düsseldorf ist ganz Norddeutschland frei von lilaul- und Klauen

seuche, während in Süddeutschland einige Herde bestehen; die

meisten in Bayern, und zwar ausschließlich in Schwaben, wo

27 Gehöfte in 11 Gemeinden betroffen sind, während in Württem

berg der Neckar- und Jagstkreis mit je einer und in Baden der

Bezirk Mannheim mit zwei Gemeinden beteiligt sind.

Zeitschrift für Abdeckerelwesen.

Am 1. Juli d. J. ist eine neue Zeitschrift ins Leben getreten,

welche sich betitelt „Zeitschrift für das gesamte Abdeckerei

wesen, offizielles Organ des Vereins der königlich privilegierten

Abdeckereibesitzer“. Redaktion und Verlag befindet sich bei

Max Ulrich in Eberswalde. Die Zeitschrift erscheint am

1. und 15. jeden Monats.

Sie soll als Fachorgan für rationelle Beseitigung, Vernichtung

und Verwertung von Tierkörpern, Schlachtkonfiskaten usw.

und alle verwandten Betriebe, welche tierische Rohstoffe ver

arbeiten, dienen. Zugleich bildet sie Zentralorgan und Anzeiger

für die Interessen der Abdeckereien, thermochemischen Ver

nichtuugsanstalten usw.

Die Berechtigung einer derartigen Zeitschrift dürfte kaum

bezweifelt werden. Auch könnte sie dazu dienen, eine Lücke

auszufüllen, die sich bisher öfter bemerkbar gemacht hat, da die

das Abdeckereiwesen betreffenden Angelegenheiten zum Teil in

den verschiedensten Zeitschriften verstreut sind, teilweise auch

soweit es Verordnungen, Gerichtsentscheidungen usw. betrifft,

einem allgemeinen Bekanntwerden entzogen sind. Wenn die

Zeitschrift das hält, was sie verspricht, so dürfte sie nicht

nur für Abdeckereibesitzer, sondern auch für Tierärzte und

Verwaltungsbeamte von Interesse sein. In betrefi‘ der Gerichts

entscheidungen ist zu befürchten, daß nur diejenigen Veröffent

lichung finden, welche zugunsten der Abdeckereibesitzer aus

gefallen sind. Aus den ersten beiden Nummern scheint dies

wenigstens hervorzugehen. Pr.

Fleischbeschau, Fleisch- und Viehverkehr.

Redigiert von Professor Ginge.

Erklärung.

Durch den in der Notiz „Eine sonderbare Sache“ in der Nr. 26

dieser Zeitschrift erwähnten Befehl des Stationskommando in Wilhelms -

haven könnte, da die Einführung von Fleisch in die Schlachthaus

gemeinde Wilhelmshaven-Rüstringen in der Hauptsache vom Olden

burgcr Lande aus verfolgt, der Glaube erweckt werden, daß in

Oldenburg die Fleischbeschau nicht gewissenhaft und selbst von

Tierärzten nicht vorschriftsmäßig ausgeführt würde. Ich sehe michv

aus diesem Grunde zur nachstehenden Erklärung veranlaßt:

Nach Kenntnisnahme von diesem Artikel ersuchte ich sofort

Herrn Schlachthausdircktor Sp. in Wilhelmshaven um Angabe der

Fälle, in welchen aus Oldenburg eingeführtes Fleisch dort beanstandet

worden, und wenn möglich auch die Bezirke, aus welchen das betr.

Fleisch stamme, oder die Namen der Bcschauer, von welchen das

selbe untersucht worden ist, angeben zu wollen. Derselbe teilte

mir darauf am 30. Juni d. J. folgende Fälle von Beanstandungen

von aus Oldenburg eingeführtem Fleische mit:

l. Am 30. November 1906 die Lungen von 2 Schweinen wegen

Durchsetzung mit Lungenwürmern (vom Laienfleischbeschauer

untersucht).

2. Am 30. November 1906 ein von Amtstierarzt W. in J. unter

suchtes und als tauglich abgestempeltes Kalb wegen ekelhaft

stinkenden Geruchs. Das Kalb wurde einen Tag hängen

gelassen, um abzuwarten, ob der Geruch sich verliere, am

folgenden Tage jedoch, da der Geruch zugenommen, vernichtet.

 
3. Am 15. Dezember 1906 ein Schwein wegen akuter Schweine

seuche (vom Laienfleischbeschauer untersucht). -— Die

Lunge war nicht mit eingeführt. Die Leber war mit frischen,

bindegewebigen Verwacbsungen und entzündlichen Flüssig

keiten versehen, und enthielt außerdem einen Eitcrherd. Das

Brustfell war gerötet, blutig entzündet, an vielen Stellen ver

dickt und trug teilweise Fäden und Fetzen. Das Schwein

wurde der Freibank als bedingt tauglich überwiesen.

4. Am 9. Januar 1907 ist bei einem vom Laienfleischbeschauer

in Z. untersuchten, als „tauglich“ abgestempeltem Schweine

akute Schweineseuche vorgefunden. Näherer Befund ist nicht

angegeben.

5. Am 8. März 1907. Ein von Tierarzt M. in S. untersuchtes,

als tauglich abgestempeltes Rind wurde mit akuter Bauchfell

entzündung behaftet gefunden. (Vermutlich Schwergeburt)

Die veränderten Teile sind entfernt worden.

Weitere Beanstandungen von lntercsse sind, wie Herr Sp. be

sonders hervorhebt, nicht vorgekommen.

Der Fall 1 kann wohl wegen seiner Geringfügigkeit außer lic

tracht gelassen werden.

Über Fall 3 und 4 habe ich von dem Amtstierarzt, in dessen

Bezirk die Fleischbeschauer, welche die Schweine untersucht hatten,

wohnten, Bericht erbeten. Derselbe berichtete am 30. Juni d. J..

daß ihm von dem Falle 3 (15. Dezember 1906) keine Mitteilung

gemacht worden, aber wohl von Nr. 4 vom 9. Januar 1907.

Im Januar d. J. habe er von der Schlachthausverwaltung in

Wilhelmshaven die Anzeige erhalten, ein aus Z. eingeführtes, von

dem Fleischbeschauer B. in Z. als tauglich abgcstempeltes Schwein

sei wegen akuter Schweineseuche beanstandet und für bedingt

tauglich erklärt werden. Es müsse dem Fleischbeschauer daher

der Vorwurf „grobe Unachtsamkeit“ gemacht werden. Seine Er

mittelungen hätten ergeben, daß der betr. Beschauer bei dem

Schlächter Sch. an dem in Frage kommenden Tage 2 Schweine

untersucht und bei dem einen derselben „chronische Schweine

seuche“ festgestellt, die kranke Lunge vernichtet und das Fleisch

als tauglich abgestempelt habe. Das andere Schwein habe er

gesund befunden.

Der Amtstierarzt bemerkte noch, daß er den betr. Fleisch

bcschaucr für sehr gewissenhaft halte.

Zu Fall 2 erklärt der Amtstierarzt W. in J.: „Am 29. oder

30. November 1906 wäre ihm telephonisch von Herrn Schlachthaus

direktor Sp.-Wilhelmshaven die Mitteilung gemacht, daß derselbe

sich veranlaßt gesehen habe, ein von ihm als tauglich abge

stempeltes Kalb als untauglich zu beseitigen, da demselben ein un

angenehmer Geruch anhafte. Etwas Krankhaftes sei sonst nicht

gefunden.“

W. führt weiter an, er habe das Kalb am 27. November vor

und nach der Schlachtung beschaut und nichts Krankhaftes ge

funden, wie ja auch in Wilhelmshaven, wohin Lunge, Herz und

Leber mit eingesandt, keine krankhafte Veränderungen nachge

wiesen worden wären. Einen unangenehmen Geruch habe das

Fleisch bei der Beschau nicht gehabt, auch müsse der Geruch

anfangs in Wilhelmshaven nicht sehr stark gewesen sein, da das

Kalb hängen gelassen worden, um zu sehen, ob er sich noch ver

liere. Das Kalb habe bei dem Schlächter 2 Tage in der Haut,

mangelhaft, nicht durch Holz ausgespannt, bei feuchtwarmer

Witterung im geschlossenen Schlachtraum gehangen und sei dann

am 30. November erst nach Wilhelmshaven ausgeführt.

In diesem Falle trifft Amtstierarzt W. keine Schuld. Fleisch,

welches derartig‘ wie beschrieben, behandelt wird, kann immerhin

nachher einen unangenehmen Geruch annehmen und wird daher

auch eine Nachuntersuchung des tierärztlich untersuchten Fleisches

bei Einführung in eine Schlachthausgemeinde daraufhin, ob das

selbe inzwischen verdorben ist odcr sonst eine gesundheitsschäd

liche Veränderung seiner Beschaffenheit erlitten hat, allgemein als

zweckdienlich beibehalten.

Was den Fall Nr. 5 (8. März 1907) anbetrifft, so teilt der

betreffende Herr Kollege M. mir auf Befragen mit, daß ihm von

der Beanstandung eines von ihm untersuchten Rindes in Wilhelms

haven nichts bekannt sei. Vermutlich handele es sich um eine
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Kuh, welche am 7. März 1907 von ihm bei dem Landwirte I. in L.

untersucht werden. Dieselbe sei wegen Gebärmuttervorfall ge

schlachtet, da bei dem Versuche, dieselbe zu reponieren, eine unvoll

ständige Ruptur eingetreten, und der Besitzer einen Heilvcrsuch

nicht habe wagen wollen. Die Kuh sei von ihm abgestempelt,

da er irgendwelche entzündliche Erscheinungen an der Gebär

mutter, die vor allen Dingen in Frage kam, nicht vorgefunden,

und auch habe er keine „akute Bauchfellentzündung“ festgestellt,

da er dann die ganze Kuh beanstandet haben würde. Die Kuh

sei nach Mitteilung des Schlächters W., welcher sie von I. gekauft

und nach Wilhelmshaven eingeführt habe, daselbst abgestempelt,

ohne daß das geringste entfernt sei. W. habe sie in seinem

Laden verkauft.

Die in dem Berichte des Herrn Schlachthausdirektors erwähnten

krankhaften Veränderungen, welche entfernt werden, werden nur

geringfügig gewesen sein,

Schlächter nicht einmal bemerkt ist. Eine akute Bauchfell

entzündung, die auf die Beurteilung des Fleisches von Einfluß

hätte sein können, scheint nicht vorgelegen zu haben. Jedenfalls

war M. im Recht, das Fleisch als „tauglich“ abzustempeln und ist

ihm keine Nachlässigkeit vorzuwerfen.

Betrachtet man die von den Laienfleischbcschauern vorge

nommenen Untersuchungen, so muß zugegeben werden, daß im

Fall 1 und 4 ein Fehler und im Falle 3 eine grobe Nachlässigkeit

in der Ausführung der Bcschau vorgelegen hat. Ob im Fallel

und 4 Nachlässigkeit oder Unkenntnis den Fehler verursacht, ist

schwer zu entscheiden. Derartige Versehen von einzelnen Laien

fleischbcschauern werden nicht zu vermeiden sein und ist daher

auch gegen die Nachuntersuchung des von denselben untersuchten

Fleisches bei Einführung in eine Schlachthausgemeindc nichts

einzuwenden.

Aus dem Angeführten geht hervor, daß zu der in dem genannten

Befehl der Marinestation ausgesprochenen allgemeinen Beschuldigung

der Unzuverlässigkeit der tierärztlichen Beschauer und der Laien

beschauer, wenigstens soweit es die Oldenburgischcn Beschauer be

trifft, kein Grund vorliegt. Die Beschau hat sich nicht vielfach

als unzuverlässig gezeigt, sondern es sind im Jahre 1906,07 nur

zweimal Fehler von Laienbcschauern (der Lungenwürmerbefund ist

wohl nicht mitzurechnen) und kein Fall eines Versehens oder einer

Unzuverlässigkeit durch tierärztliche Beschauer festgestellt worden.

Im übrigen können die vom Schlachthausdirektor angegebenen

fünf Fälle von Beanstandungen überhaupt nicht Veranlassung zu

dem ersten, die fraglichen Anschuldigungen enthaltenden Befehl der

Marinestation gegeben haben, da derselbe am 29. April 1906, drei

Wochen nach Eröffnung des Wilhelmshavener Schlachthauses, er

lassen ist und der erste Fall der Beanstandungen vom 30. Novem

ber 1906 datiert.

Weitere angestellte Ennittlungen darüber, ob vielleicht vor

Eröffnung des Schlachthauses amtlich festgestellte, gröbere Unzu

verlässigkeitcn Oldenburgischer Fleischbeschauer der Marinebehörde

zur Kenntnis gekommen seien, haben ergeben, daß dieses nicht der

Fall gewesen, vielmehr andere als die besprochenen fünf Vergehen

der Oldenburger Beschauer der Behörde nicht bekannt geworden sind.

Um die Kantinen gegen die Einfuhr von nicht untersuchtem

oder verdorbenem Fleisch zu schützen, hätte es m. E. keiner be—

sonderen Verfügung bedurft, da nach dem Schlachthausstatut in der

Schlachthausgemeinde Wilhelmshaven-Rüstringen anderes als im

dortigen Schlachthause zur Untersuchung gelangtes Fleisch über

haupt nicht feilgeboten werden darf. Das von auswärts eingeführte

Fleisch untersteht im Schlachthause der gleichen Kontrolle, wie

das daselbst ausgeschlachtete Fleisch, und liegt daher kein Grund

vor, den Verkauf desselben zu beschränken. Durch Kontrolle der

Abstempelung läßt sich eingeschmuggeltes Fleisch leicht fernhalten.

Wenn auch anzunehmen, daß ein Angriff auf die Zuverlässig

keit der Tierärzte nicht in der Absicht des Stationskommandos ge

legen hat, so ist doch die in dem Befehl ausgesprochene, unbe

gründete allgemeine Beschuldigung der Unzuverlässigkeit der tier

ärztlichem Beschauer und Laienbeschauer sehr zu bedauern, da

dieselbe sehr dazu geeignet ist, das Vertrauen und die Zuversicht

des Publikums zur Fleischbeschau herabzudriieken.

Veterinärrat Dr. L. Grev e.

da die Entfernung derselben vom‘

 

Ohergutachten

der Klinlgl. Preuß. Wissenschaftlichen Deputatlon für das Medlzlnalwesen

über die Anwendung von Borsäure.

„Nach Angabe des Polizeipräsidiums sind in der Lebensmittel

industrie durch die vielfache Verwendung von Borsäure Übclstände

vorhanden, welche sich im Wege des Strafverfahrens nicht beseitigen

lassen, weil von den Angeklagten und Interessenten stets der Ge

heime Medizinalrat Liebre_ich und der Dr. med. Gerlach in Wies

baden als Sachverständige vorgeladen werden, beide aus zahlreichen

Gerichtsverfahren her bekannte Verteidiger der Borpräparate, und

weil die Gerichte auch bei der Verwendung anderer Sachverständiger

zu einem non liquet kommen. Seit einigen Jahren trete Lieb

reich für die Verwendung der Borsäure als Konservierungsmittel

lebhaft und nicht ohne politische Färbung auf; er habe den im

Jahre 1890 in seiner Enzyklopädie vertretenen Standpunkt, daß vor

der Anwendung der Borsäure vom gesundheitlichen Standpunkte aus

zu Warnen sei, verlassen. Infolge dieser Prozesse werde Borsäure

wieder mehr angewendet in Eierkognak, Eiernudeln usw. Stark

borsäurehaltig seien Eigelb und die daraus hergestellten Konserven

(bis zwei Proz.). Das Eigelb werde größtenteils aus China und

Rußland importiert, und es sei anzunehmen, daß es nicht die beste

Ware sei, die zu den gedachten Eikonserven benutzt wird. Das

Eigelb könnte leicht infiziert werden und durch derartige Vorkomm

nisse gesundheitliche Gefahren entstehen. Deshalb, und mit dieser

Begründung hat das Polizeipräsidium an das Kultusministerium das

Ansuchen gestellt, der Deputation die Frage vorzulegen, ob Lebens

mittel, die Borsäure enthalten und unter Verschweigung dieses Um—

standes verkauft werden, als verfälscht zu betrachten sind.“ -— Ant

wort: „Wir haben uns schon vor vielen Jahren gegen die Verwen

dung der Borsäure und des Borax ausgesprochen. Beide sind als

Zusätze zu Fleisch- und anderen Waren verboten (Fleischbeschau

gesetz vom 3. Juni 1900). Die maßgebenden Gründe liegen aber

auch für alle anderen Nahrungs- und Genußmittel vor. Versuche

bei Tieren haben schädliche Einwirkungen ergeben, örtliche Reiz

wirkung, Schädigung der Magen- und Darmschleimhaut, Erbrechen usw.

Die Nahrung wird in ihrer Verwertung für den Körper beeinträchtigt,

es- wird vom Futter wenigennutzbar gemacht. Es zeigt sich end

lich eine starke Gewichtsabnahme. Erst allmählich und sehr langsam

wird die Borsäure aus dem Körper ausgeschieden, so daß bei regel

mäßiger Verwendung stets noch von den früheren Dosen her ein

Rückstand im Körper ist. Aus allen diesen Gründen würde man

zweifellos berechtigt sein, der Borsäure auch bei ihrer Verwendung

beim Menschen ein erhebliches Mißtrauen entgegenzubringen. Aber

auch direkte Erfahrungen an Menschen sind gemacht worden,

Folgen, wie vorstehende, sind bei Erwachsenen sowohl als auch

bei kleinen Kindern, insbesondere nach dem Genusse borsäure

haltiger Milch, festgestellt werden. Auch in sehr kleinen Dosen

(0,5 g pro Tag) setzt die Borsäure die Ausnutzung und Verwertung

der eingenommenen Kost, besonders deren eiweißartige Bestand

teile, herab. Dies beweist eine gesundheitlich ungünstige Beein—

flussung des Verdauungsprozesses und bedingt andererseits objektiv

einen Verlust an Nahrung, der unter Umständen, wenn es an einem

Wiederersatz fehlt, eine weitere Schädigung des Körpers nach

sich zieht. Besonders erheblich ist ferner eine bedeutende Steigerung

des Verbrauchs von stickstoffreien Stoffen. Der Körper verbraucht

mehr, erfordert also auch mehr an Nahrung, und wenn sich diese

nicht bieten läßt, nimmt er an Gewicht ab. Die Borsäure hat also

einen sehr tiefgreifenden Einfluß auf die Lebensvorgänge. Ob

noch weitere chronische Wirkungen, vielleicht erst nach langem

Gebrauch auch bei kleinsten Gaben, eintreten können, ist noch

nicht festgestellt. Beachtenswert ist aber immerhin die langsame

Ausscheidung aus dem Körper, was für eine spezifische Bindung

und Fcsthaltung im Organismus spricht. Borsäure und Borax sind

also Stoffe, welche einen nachteiligen Einfluß auf den Menschen

ausüben. Da sie dies schon in kleinen Mengen zu bewirken ver

mögen, sollte ihre Verwendung in Nahrungs- und Genußmitteln ganz

verboten sein. Daher auch Verbote in fast allen Kulturstaaten.

Derselben Meinung sind sämtliche Pharmakologen, die sich zur

Borsäurefrage geäußert haben, mit einer einzigen Ausnahme, deren

Argumente nirgends Anklang gefunden haben. Ferner: Aus Krakau

und Rußland wird der Eiermarkt mit minderwertiger Ware über—
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schwemmt. Schon außerhalb Deutschlands wird Eidotter mit

großen Mengen Borsäuria versetzt. Dies ist eine sehr unerwünschte

Erscheinung. Die Borsäure dient hier angeblich als Desinfektions

mittel. Sie ist hierzu in den meisten Fällen gar nicht, sonst sehr

wenig geeignet. Die Waren sehen vielmehr nur so aus, als wenn

sie frisch sind, während sie schon längst schlecht sein können.

Beispiel: Bei Milch genügen kleine Mengen Borsäure und Borax,

um zunächst die Säurebakterien zu hemmen. Bei längerer Auf

bewahrung aber werden die erzeugten Milchsäurebakterien doch

erheblicher, nur wird das Gerinnen verhindert, so daß der Milch

das für den Laien wirksamste Merkmal der Gerinnung fehlt. Ebenso

sehen Fleisch- und andere Waren, insbesondere auch Eidotter,’

infolge des Borzusatzes nur frisch aus, während sie in Wirklichkeit

schon schlecht, verdorben und fast verfault sein können. Die

Präparate sind also ein sehr bequemes und nebenbei auch ein sehr

billiges Mittel, um der Ware das frische, unveränderte Aussehen

zu bewahren. Ebenso gefährlich sind sie aber für den Konsumenten,

weil dieser den Warenzustand nicht erkennen kann. Deshalb ist

der Gebrauch von mit Borsäure konserviertcm Eidotter eine weitere

Gesundheitsgefahr, weil das Ausgangsmaterial mehr oder minder

verdorben sein kann. Zusatz von Kognak oder Sprit schließt die

Gesundheitsgefahr nicht aus. In der Sache gegen Herbstfeld

kommen sämtliche Gerichtsärzte als Sachverständige zu demselben

Schluß. Ausnahme: Gerlach. Dieser hat sich weder an Kennt

nissen und Vorbildung als zureichend, noch auch als ein Kritiker er

wiesen, dem Parteilosigkeit nachzurühmen wäre. In einer öffentlichen

Besprechung seiner Publikation (er war früher bereits einmal zu

gunsten der Zulassung der Borpräparate an die Öffentlichkeit ge

treten) hat ein bekannter Forsche‘r, der Professor Hans Meyer in

Wien, ihm deshalb eine ernste, scharfe Zurechtweisung zuteil werden

lassen dahin: „Wissenschaftlich in ernster und exakter Arbeit fest—

gestellte Tatsachen zu leugnen und dem Laienpublikum gegenüber

die jenen Tatsachen zugrunde liegenden Arbeiten durch Schein

beweise und Entstellungen als ’unwissenschaftlich oder gar ge

wissenlos zu verdächtigen, ist ein unerlaubtes und am Ende auch

zweckloses Verfahren.“ Auch dieses beweist wieder, wie wenig er

befähigt ist, objektiv zu urteilen, da er die Erfahrungen über Borsüure

präparate nur unvollständig und lückenhaft darstellt und Dinge, die

ihm als falsch nachgewiesen sind, wiederbringt. Seine Untersuchung

ist eine recht oberflächliche. Er führt allgemein bekannte Fälle an,

in denen angeblich Borsäure ohne Wirksamkeit geblieben ist. Der

artige Literaturauslesen aus früherer Zeit haben heute, wo man

weiß, daß Borwirkungen ohne großsinnliche Wahrnehmbarkeit vor

handen sein können, nur einen recht beschränkten Wert. Es trifft

aber auch gar nicht zu, daß keine Erfahrungen vorliegen. Zum Bei

spiel sind Hautausschläge bei Menschen nach Verordnung von

Borsäure beobachtet. Über die Versuche an Tieren geht er mit

der Bemerkung hinweg, daß exorbitante Dosen gereicht werden

seien, was unrichtig ist. Was er über die Erfahrungen an Menschen

den Richtern mitgeteilt hat, ist unvollständig. Das Schlimmste

aber, was sich dieser Sachverständige leistet1 ist die Verschleierung

feststehender Tatsachen betreffs der Beeinflussung der Verdauung

und des Stoffwechsels durch Borsäure. Beides erwähnt er nur

nebenbei. Bei dem Vorschlag dieses Sachverständigen ist man

nicht an einen Fachmann geraten, der eine wissenschaftliche Wert

sehätzung für sich in Anspruch nehmen könnte. Auch der Eier

kognak muß vom gesundheitlichen Standpunkte aus hinsichtlich

der Wirkung des Borsäuregesetzes ganz anders beurteilt werden,

als es Gerlach getan hat. Es ist nicht ausgeschlossen, ja. durch

aus wahrscheinlich, daß im Eierkognak so viel Borsäure auf

genommen wird, wie dazu gehört, um beim Gesunden eine nach

teilige Beeinflussung herbeizuführen. Ein Arzt aber, der sich ge

zwungen sieht, durch künstliche Mittel die geschwächte Nahrungs

aufnahme zu heben, kann durch diese verheimlichte Beigabe von

Borsäure vielleicht geradezu eine Verschlimmerung des Prozesses

herbeiführen. Ist er überzeugt, daß das Präparat nicht schädlich

ist, so wird er dies einer Verschlimmerung der Krankheit zu—

schreiben. Erst wenn es bekannter geworden ist, in wie gewissen

loser Weise selbst für Kranke bestimmte Präparate mit schäd

lichen Substanzen versetzt werden, wird man die Symptome am

Krankenbette richtig deuten oder besser auf die Darreichung dieser

 

und ähnlicher Präparate ganz verzichten.“

Markthallen—Zeitung“ 1907, Nr. 46.)

Allg. Verfügung des Minlsterlums für‘ Landwlrtschaft betr. Vlerteljahres

nachweise über die Schlachtvleh- und Fleischbeschau.

Die vierteljährlichen Postkartennachweise über die der Schlacht

vieh- und Fleischbeschau sowie über die der Trichinenschau unter

worfenen Tiere sind von den Beschauern fortan spätestens am

dritten Tage des auf jedes Kalendervierteljahr folgenden Monats

dem Kreistierarzt einzureichen.

Der Termin für die Weiterreichnng der Nachweise durch die

Kreistierärzte bleibt unverändert.

Wir ersuchen, das Beschaupersonal hiernach mit der er

forderlichen Weisung zu versehen. '

Beim Neudruck der Formulare wird die Änderung berücksichtigt

werden. ‘

Zum Vollzug des Flelschbeschaugesetzes.

(Besprechung vom 9.Apri11907 imReiohsamte des Innern. 16 Sitzung.)

Die Anregung, die Frage zu erörtern, ob es bei der Einfuhr

von Schweineherzschlägen genüge, wenn nur die Leber und

die Zunge als die wichtigsten und wertvollsten Teile mit Stempeln

versehen würden, oder ob nicht vielmehr alle Stücke, in welche die

Herzschläge nach stattgehabter Untersuchung voraussichtlich zerlegt

würden, zu stcmpelu seien, wurde von dem Vertreter des Königlich

Preußischen Ministeriums für Landwirtschaft, Domänen und Forsten

zurückgezogen, nachdem das Kaiserliche Gesundheitsamt ein Be

dürfnis für eine Vermehrung der nach 5 27 B Abs. I der Ausführungs

bestimmungen D zum Fleischbeschaugesetz anzulegenden Stempel

abdrücke bei Herzschlägen nicht als vorliegend erachtet hat.

Es besteht Einverständnis darüber, daß die Einfuhr des

Fettgewebes der Bauchhöhle von Schweinen, das zwar

gleichzeitig mit den Tierkörpern, aber nicht im natürlichen Zu

sammenhange mit ihnen vorgelegt wird, auch wenn es gesalzen ist,

unzulässig ist. Als frisches Fleisch darf dieses Fett nicht ein

geführt werden, weil die Einfuhr frischen Fleisches nur in ganzen

Tierkörpern oder im natürlichen Zusammenhange damit gestattet

ist, und als zubereitetes Fleisch (Pökelflcisch) ist es von der Ein

fuhr ausgeschlossen, weil es nach den vom Kaiserlichen Gesundheits

amte vorgenommenen Versuchen unter gewöhnlichen Verhältnissen

nicht möglich ist, das Fett durch die Pökclung so herzurichten,

daß es die Eigenschaften frischen Fleisches im wesentlichen verloren

hat. (Nach der „Zeitschr. f. Fleisch- und Milehhygiene“. 1907. S. 397.)

(Nach der „Berliner

Handel nach Lebendgewicht.

(Antwort auf öfientliche Anfrage.)

Auf die Anfrage II betreffend Schlachthöfe in Nr. 35 der

B. T. W. Seite 643 teile ich mit, daß auf dem hiesigen Viehhof

zu Posen einzig und allein nach Lebendgewicht gehandelt und

demgemäß sämtliches Schlachtvieh gewogen wird. Der Schluß

scheinzwang besteht indessen nicht. Stauf.

Dürfen die nlchttlerärztllchen Flelschbeschauer die Stempel „Mlnderwertlg“

und „Bedlngt tauglich“ verwenden?

(Antwort auf die öffentliche Anfrage des Herrn Bezirkstierarztes

Tiddens in Ohrdruf.)

Die Annahme des Kollegen Tiddens, daß die nichttier

ärztlichen Fleischbeschauer die Stempel „Minderwertig“ und

„Bedingt tauglich“ nicht gebrauchen, ist nicht ohne Einschränkung

richtig; denn die Ausführungsbestimmungen vom 30. Mai 1902

sehen die Zuständigkeit des nichttierärztlichen Beschauers auch

für Fälle von „leichten Formen von Rotlauf der Schweine“ vor

(ä 30, Ziffer 1g), wobei nach ä37 III 2 das Fleisch als

bedingt tauglich zu bezeichnen ist. Im Königreich Sachsen hat

man die Zuständigkeit beim Rotlauf gestrichen, und nur in

solchen Staaten fällt diese einzige Möglichkeit, daß die nicht

tierärztlichen Fleischbeschauer den Stempel „Bedingt tauglich“

verwenden, fort. Über die Berechtigung zur Minderwertigkeits

erklärung durch die nichttierärztlichen Beschauer gehen die

Ansichten auseinander. Nach einer Fußnote zu 5 30 B. B. A
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sieht Sehroeter (Vgl. „Das Fleischsehaugesetz“ II. Aufl. 1904,

S. 51) keinen Fall als gegeben an, in dem nach dem genannten

Paragraphen diese Eventualitttt eintreten könnte. In Preußen

darf der nichttierärztlichc Beschauer den Minderwertigkeits

stempel daher nicht gebrauchen. (Allgemeine Verfügung vom

7._März 1903). Nach anderer Ansicht kann der _S 30 B. B. A

in Verbindung mit dem ä 40 B. B. A aber sehr wohl die

Möglichkeit zur Minderwertigkeitserkllirung durch die nicht

tierärztlichen Beschauer bieten. Bei den unschädlichen Parasiten

z. B. ist letzterer nach ä 30 1 a zuständig und nach ä 40 3 das

Fleisch bei mäßiger Durchsetzung mit Miescherschen Schläuchen

minderwertig u. a. m. In Hamburg ist die Verwendung des

Minderwertigkeitsstempels den nichttierärztlichen Beschauern

nicht verboten werden. Jedenfalls kann die Forderung des

Herrn Kollegen Tiddens, den Beschauern die fraglichen Stempel

abzunehmen, nur insoweit erhoben werden, als dieselben von

den Beschauern auch tatsächlich nicht gebraucht werden; denn

überflüssige Stempel sollte man letzteren nicht in die Hand

geben. Wenn auch für Sachsen-Koburg-Gotha die Einziehuug

der beiden Stempel berechtigt sein sollte, so ist die fragliche

Forderung doch keineswegs zu verallgemeinern. Glage.

Reichsverband der Flelschheschsuer.

Die Landesverbände der nichttierärztlichen Fleisehheschauer

haben sich am 18. August d. Js. in Weimar zu einem Reichsverband

zusammengeschlossen.

Laieir-Flelschbsscheuer.

Der „Preußische Landesverband“ hat auf dem Verbandstage in

Breslau beschlossen, öffentlich die Bitte auszusprechen, daß im

‘Verkehr mit den Fleischbeschauern die Bezeichnung „Laien-Fleisch

beschauer“ vermieden und durch „Nichttieriirztlieher Fleisch

beschauer“ ersetzt werde. -

|( .. .

Zur Entwertung des Tierkörpers durch das Herausschneiden der

lntrsmuskulüren Lymphdriisen.

Im Ansehlusse an seine Arbeit über „At_vpische Tuberkulose

falle und ä 23, Nr. 12 B. B. A“ teilt Henschel in der „Zeitschr.

für Fleisch- und Milchhygiene“ mit, daß nach einer Vereinbarung

zwischen der Schlachtvieh-Versicherung vereinigter Viehkommissio

näre Berlins und den Engrosschlitchter-Vereinen folgende Ent

schädigungen für den durch Herausnehmen der Lymphdrüsen ent

standenen Minderwert des Fleisches an den Schlächter gezahlt

werden:

„Für alle Tiere bis 400 Mark: 3 Pfennige pro Pfund.

Für Kühe, Bullen, alte Ochsen llber 400 Mark: 4 Pfennige

pro Pfund.

Für Filmen, Stiere, beste Ochsen über 400 Mark: 6 Pfennige

pro Pfund.

Jedoch darf die Entschädigung eines Tieres die Summe von

40 Mark nicht überschreiten.

Bei Kälbern ist von Fall zu Fall zu entschädigen.

Eine Entschädigung findet aber nicht statt fllr die verworfenen

inneren Teile, d h. für Leber, Lunge, Herz, Darm, Magen, Euter,

Kopf und Zunge, auch nicht für das sogenannte Ausziehen.“

Für 2629 Rinder sind nach obigen Sätzen 73179,30 Mark an

Entschädigungen vergütet werden.

Bskterlsloglschs Untersuchung des Fleisches nctueschlschteter Tiere.

Der Regierungspräsident von Schleswig hat im Anschluß an

seine am 1. Februar d. J. getroffene Anordnung, daß bei Not

schlachtungen in Zweifelsfällen eine eingehende (bakteriologisehe

und kulturelle) Untersuchung des Fleisches vorzunehmen ist,

folgendes bestimmt: Um zu verhüten, daß besonders vorsichtige

Tierärzte diese Anordnung zu weitgehend handhaben und damit

die Tierbesitzer unnötig schädigen, empfiehlt es sich, die Fleisch

beschauer auf diejenigen Fälle von Notsehlachtungen, die für eine

eingehende Untersuchung zunächst in Betracht kommen, besonders

 

 

hinzuweisen. Als solche Fälle werden bei Rindern hauptsächlich

die mit Störungen des Allgemeinbefindens verbundenen Erkrankungen

der Gebärmutter, des Enters und des Dannes angesehen werden

müssen. Inwieweit bei solchen und gegebenenfalls auch bei Er‘

krankungen anderer Art eine besondere Untersuchung erforderlich

erscheint, kann nur von Fall zu Fall entschieden werden. Die

Tierärzte werden aber zu beachten haben, daß besonders in der

warmen Jahreszeit die Gefahr der Verderbnis des Fleisches groß

ist. Es ist daher auf eine sachgemäße Aufbewahrung des Fleisches

während der Dauer der Untersuchung hinzuwirken, damit Schädi

gungen der Tierbesitzer durch Verderben des Fleisches nach Mög

1ichkeit vermieden werden. Damit die bakteriologische Unter—

suchung zu einem brauchbaren Resultat führe, ist dafür zu sorgen,

daß die Tierärzte als Untersuchungsmaterial ein 10 cm langes,

breites und dickes Muskelstiick als Eilpaket an das untersuchende

Institut absenden.

Töten und Ausschlachten.

Der Fleischermeister H. in Polajewo hatte drei Ziegen rituell

zu schächten, da aber in P. kein Schlichter ansässig war, ließ er

die Tiere von dem zuständigen Fleischbeschauer in P. lebend unter

suchen, brachte dieselben dann nach ltitschenwalde, 'wo sie ge

schächtet wurden, und transportierte sie nach P. zurück, um hier

das Ausschlachten vorzunehmen. Zur Fleischbeschau wurde der

Beschauer in P. bestellt. Der Fleischermeister erhielt hierauf eine

Anklage, weil er die Tiere nicht am Schlachtorte in Bitschenwalde

von dem dort zuständigen Fleischbeschauer hatte untersuchen lassen

und somit gegen ä 20 des Ausfiihrungsgesetzes vom 20. März 1903

verstoßen habe. Das Schöffengericht in Rogasen ging jedoch von

der Ansicht aus, daß das Schächten bzw. Töten der Tiere nicht

gleichbedeutend mit dem Ausschlachten sei und sprach den An

geklagten frei. Hiergegen legte die Staatsanwaltschaft Berufung

ein, die jedoch von der Strafkammer seiner Zeit ebenfalls aus

obigen Gründen verworfen wurde. Jetzt beantragte die Staats

anwaltschaft gegen das freisprecbende Urteil Revision beim Ober

landesgericht, und zwar mit Erfolg. Da das Oberlandesgericht die

Auffassung der Vorinstanzen betreffend der Begriffe Töten und

Schlachten nicht teilte, wurde die Sache zur erneuten Verhandlung

an die Strafkammer zurilckverwiesen. In der Verhandlung vor der

dritten Strafkammer in Posen wurde der Angeklagte zu 3 M. Geld

strafe uud zur Tragung sämtlicher Kosten verurteilt.

Zum Nachweis von Pfsrdeflslech.

Die Methode, Pferdefleisch mitllilfe der Präzipitine nachzuweisen,

ist in der Praxis nicht immer ohne Schwierigkeiten anzuwenden,

weil dazu das Vorrätighalten von entsprechend vorbehandelten

Kaninchen oder eines geeigneten Serums, Laboratoriumstlttigkeit usw.

gehören. Vielfach wird es daher erwünscht sein, sich wegen der

fraglichen Untersuchungen an ein Institut zu wenden, wobei besonders

die Laboratorien an den Schlachthöfen geeignete Stätten für diese

Prüfungen abgeben könnten. Bemerkt sei, daß jetzt auch in

mehreren bakteriologischen und chemischen Laboratorien der Pferde

fleischnachweis nach der Pritzipitinmethode geführt wird und eine

dahingehende Mitteilung ist uns z. B. von dem chemischen La-

boratorium des Polytechnischen Instituts von Dr. Haen l e in Straßburg,

Steinring 11, gemacht worden.

auf privates Ersuchen angestellt.

Über zwei ilssssscrkrankungen durch Nahrungsmittel in Hessen

im Jahre l905.

Von (J. Th. (Iorschmann.

(Zeitschr t‘. Hygiene u. Infektlonskrnnkh. 1900, Bll 55, H. 2, B. 295.)

In beiden Fällen wurden aus den dem Hygienischen Institut in

Gießen zur Untersuchung überwiesenen Nahrungsmitteln Mikro

organismen aus der Gruppe des Bac. enteritidis als Ursache der

Vergiftungen ermittelt. Im ersten Falle waren acht Personen nach

dem Genuß von gekochtem Dörrfleisch erkrankt, wobei die

Symptome in Fieber, Durchfall und Leibschmerzen bestanden, im

zweiten war ein Pudding aus Milch, Eiern, Zucker, Gelatine und

Vanille die Ursache von Erkrankungen gewesen. Hier hatten sich

bei den Patienten ähnliche Symptome eingestellt. Verfasser glaubt,

daß bei beiden Vorkommnissen das mangelhafte Durchkochen der

Dort werden diese Prüfungen auch
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betreffenden Nahrungsmittel‘ verantwortlich zu machen sei und

warnt vor der Aufbewahrung gekochter ‘Nahrungsmittel in der

warmen Jahreszeit.

Milchkontrolle.

Der Tierärztliche Provinzial-Verein für Schleswig-Holstein

faßte in seiner Generalversammlung am 1. September d. J. in

Kiel, an der 107 Mitglieder teilnahmen, nach einem längeren,

an der Spitze dieser Nummer veröffentlichten Vortrage des Vor

sitzenden, Veterinärrats Dr. Foth-Schleswig, einstimmig

folgenden Beschluß:

1. Der Tierärztliche Provinzial-Verein für Schles

wig-Holstein erblickt in der Überwachung der

Milchgewinnung und des Verkehrs mit Milch eine

der dringendsten Aufgaben der öffentlichen Gesund

heitspflege.

2. Zu ihrer Durchführung sind die Tierärzte an

erster Stelle berufen.

3. Damit ihnen die führende Rolle nicht mit Erfolg

streitig gemacht werde, hält es der Verein für

dringend geboten, daß sie diesem Zweige der

Veterinärwissenschaften erhöhte Aufmerksamkeit

zuwenden.

4. Der Verein glaubt daher, die Anregung geben zu

sollen, daß die tierärztlichen Vereine die Milch

kontrolle als ständigen Verhandlungsgegenstand

auf die Tagesordnung ihrer Versammlungen

setzen.

5. D er Verein beschließt, diese Anregung sämtlichen

tierärztli0hen Vereinen zu übermitteln.

Der Vorstand.

I. A.:

Dr. Foth, Vorsitzender.

_ Eisenmilch.

Ein Berliner Kollege hat die Fabrikation von Eisenmilch, die

ihm geschützt ist, unternommen. Der Gedanke, den notorischen

Eisenmangel aller Milcharten zu unterstützen, ist jedenfalls nur zu

begrüßen. Wenn es ihm gelingt, ein haltbares Präparat herzustellen,

ist ihm hoffentlich die Rentabilität des Betriebes sicher. Dr. G.

Haarpflegemittel aus Milch.

Eine parfümierte alkoholische Lösung von Menthol wird mit

‘einer Fetteiweißemulsion, die das Fett im Zustand feinster Ver

teilung enthält, z. B. Milch versetzt. Zum Beispiel werden 0,5 g

Menthol in 400 g 92 proz. Alkohol gelöst, 3 g ätherisches Öl (z. B.

Bergamottöl) hinzugegeben und das ganze mit 450 g destilliertem

Wasser gemischt. Nachdem durch kräftiges Schütteln der Lösung

eine innige Verbindung dieser Teile herbeigeführt worden ist,

werden 150 g frische Kuhmilch hinzugesetzt und das Ganze gemischt.

(D. B. Patent Nr. 182311 von Fr. Merz in Darmstadt.) Dr. G.

Buttereinfuhr und Flelschheschsugesetz.

Die Vorstände der preußischen Landwirtschaftskammem haben

in Kassel am 3. Juni d. J. den Beschluß gefaßt, zu beantragen.

daß auch Butter und Butterschmalz zu denjenigen Fetten gerechnet

werden möchten, die unter das Reichsfleischbeschaugesetz fallen.

Damit würde dann die Zuführung aller aus dem«Ausland ein

geführten Butter an die Auslandsfleischbeschauämter und die Unter

suchung daselbst auf ihre Beschaffenheit verbunden sein. Hier

gegen haben sich die Ältesten der Kaufmannschaft von Berlin in

einer Eingabe an den Reichskanzler gewendet. Sie glauben die

jetzigen Vorschriften des Schlachtvieh- und Fleischbeschaugesetzes,

des Nahrungsmittel- und des Margarinegesetzes als ausreichend zur

Einschränkung der Einfuhr und des Handels mit verfälschter Butter

bezeichnen zu sollen und halten nur für notwendig, daß die

Nahrungsmittelkontrolle überall im Reiche mit gleicher Schärfe

 
durchgeführt werde. — Daß'die geforderte Untersuchung an der

Grenze nicht überflüssig ist, diese Ansicht wird auch in Kreisen

getei.t‚ die den Ältesten der Kaufmannschaft sicher näher" stehen

als den Landwirtschaftslrammern. Die „Berliner Markthallen—Zeitung“

veröffentlicht zu der Angelegenheit eine Zuschrift mit nachstehenden

Ausführungen: „Zu der Anschauung der Ältesten bemerken wir,

daß die gegen'wärtigen Vorschriften für die Butterkontrolle, wie sie

von der Nahrungsmittelpolizei ausgeübt wird, sicher nicht genügen,

es wäre sonst undenkbar, daß derartige Mengen gefälschter Butter

in Deutschland abgesetzt werden könnten, wie dies zur Zeit ge

schieht. Speziell Holland liefert sehr große Mengen gefälschter

Butter. Wir sind über die Verhältnisse in Holland sehr gut

orientiert und können hervorheben, daß dort eine eigene Industrie

für Butterfälschungen vorhanden ist. Zahlreiche Firmen, eigens

auf Butterfälschungen eingerichtet, betreiben die Fälschungen fabrik

mäßig. Die Molkereied kommen hierbei wenig oder gar nicht in

Frage; es handelt sich vielmehr um größere oder auch kleinere

„Fabrikanten“, die sich bei den Margarinefabriken Margarine zum

Zwecke der Vermischung mit Butter bestellen; auch neutrales

Schmalz wird zum Vermischen verwandt. Die Vermischung mit Mar

garine führt nicht so leicht zu Entdeckungen, weil in Holland ein

Zusatz von Sesamöl zur Margarine nicht vorgeschrieben ist. Um

Entdeckungen durch ander'e Untersuchüngsinethoden zu verhindern,

haben verschiedene dieser Butterfälscher Chemiker angestellt, die

die Ware untersuchen, ob sie bei Vornahme anderer Untersuchungs

methoden als verfälscht erkannt werden kann. Daraus ist zu ent

nehmen, daß es sich in der Tat um eine Industrie, die Butter—

fälschungen im großen Stile betreibt, handelt, und daß auf alle

Fälle eine scharfe Kontrolle bei der Einfuhr vor allem holländischer

Butter durchaus am Platze ist“. B. L. V.

Butterexport nach Deutschland.

Dänemark hat im laufenden Jahre seinen Butterexport um volle

28 Prozent vermehrt (12 329 Doppelzentner gegen 9536 Doppel

zentner). Dagegen sind in den ersten Monaten dieses Jahres nach

offiziellen Daten nur 76 708 Doppelzentner insgesamt importiert

werden, gegen 91326 Doppelzentner 1906, also 16 Proz. weniger

im laufenden Jahr, wobei hauptsächlich der Rückgang im Bezug

russischer Butter von 32 313 Doppelzentnern auf 25494 Doppel

zentner eine Rolle spielt. Dr. G.

Unterschiehung falscher Organs bei elngofilhrtsm dänischen Fleisch.

In Aarhus sind mehrere Schlächter verhaftet worden, weil sie

sich einer Täuschung der Kontrollbehörden dadurch schuldig ge

macht haben, daß sie bei eingeführtem Fleisch kranke Organe ent

fernten und durch gesunde ersetzten. Letztere wurden durch An

nähen oder auf andere Weise an dem Tierkörper befestigt und mit

diesem dann in anscheinend natürlichem Zusammenhang eingeführt.‘

Eine entsprechende Untersuchung ist eingeleitet worden.

Umsatz einer deutschen Fleischwaren-Handlung.

Die Hamburger Firma Schaub & Co. hatte gelegentlich der

Fleischerei-Ausstellung in Hamburg in der von ihr veranstalteten

Ausstellung eine statistische Darlegung über die Entwicklung ihres

Geschäftes vorgeführt, die viel beachtet wurde. Danach erreichte

im Jahre 1906 der Umsatz der Firma die Höhe von über

11 Millionen Mark.

Flelschschmuggel.

Die „Deutsche Fleischer-Zeitung“ bringt eine Notiz, daß be

sonders an der holländischen Grenze der Fleischschmuggel in hoher

Blüte stehe. Interessant ist der Hinweis, daß die holländischen

Metzger in den Grcnzorten auf diesen unlauteren Fleischvertrieb

vielfach besonders eingerichtet sind. In zahlreichen Grenzorten

befinden sich bei den Metzgerläden besondere Räumlichkeiten, in

denen das „Fleisehverstoppen“ unter Ausschluß von Zeugen vor

genommen werden kann.

Verksuf von Hundeflsisch als Rehfleisch.

Im Stadtwalde zu Gleiwitz wurde nach der „Deutschen Fleischer

Zeitung“ eine heimliche Hundeschliichterei entdeckt. Die zerlegten

Hunde gelangten als Rehfleisch in den Verkehr.
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Zeichnen des Schlachtvlehs.

Das bayerische Verkehrsministerium macht darauf aufmerksam,

daß bei Beförderung von Kleinvieh ohne Begleitung die Kenn

zeichnung desselben durch ausgiebige Haarschnitte und Farbzeichen

in deutlicher Weise zu erfolgen hat. Als sehr zweckmäßig haben

sich Blechschilder erwiesen, welche Nummern, die Versandstation

oder die Adresse des Empfängers in dauerhafter Weise tragen und

mit Gurten oder Stricken am Hals des Tieres befestigt sind. An

hängeadressen aus Papier oder Holz sind unzulässig.

Krelssbdeckerel.

Eine Abdeekerei wird in Kandelau bei Schwarzenbeck errichtet.

Die Baukosten betragen rund 30 000 Mark, wobei die Anlage mit

modernen Maschinen zur unschädlichen Beseitigung der_Kadaver

ausgerüstet sein soll.

Verluste durch dle Dasselfllege.

In der Generalversammlung des „Verbandes deutscher Häute

verwertungs-Vereinigungen“ schilderte Detjens die Nachteile,

welche die Dassellarven der Häuteindustrie zufügen und berechnete

beispielsweise den Schaden, den die Hamburger Vereinigung durch

Entwertung der Häute infolge Ansiedlung der Dassellarven erleidet,

auf jährlich 50000 Mark. Detjens fordert daher energische Maß

nahmen zur Bekämpfung der Dasselplage, da einfache Belehrungen

nichts nützen. Unter Zuziehung amtlicher Organe müßte ein zwangs

weises Abdasseln durchgeführt werden.

Zur Beförderung von Rohfetten.

Der Ausnahmetarif für Fleisch von frischgeschlachtetem Vieh

ist in Genehmigung eines Antrages des Deutschen Fleischer

\'erbandes auch für frisches Rohfett zugestanden werden. Letzteres

wird demgemäß künftig zu Frachtgutsätzen als Eilgut befördert.

Neue Schlachthöfe.

Der Bau von Schlachthöfen ist beschlossen in Rotenburg an

der Fulda und in Putzig in Westpreußen, in Betrieb genommen

wurde das neue städtische Schlachthaus in Krotoschih.

Frauen In der Flelsoh- und Trlchlnenschau.

Der Hamburger Itaformxrcrein. der Frauen beantragte .die„Ein

stellung von Frauen, vorläufig in die Trichinen-‚ später auch in die

Fleischbeschau. Dr. G.

Berlchtlgunq.

In dem Auszug, Fleischbeschaubericht pro Juli 1907 A

Schlachthof muß es heißen statt 10048 Rinder: 10 248 Rinder.

Deutschlands Vleh- und Flelschelnfuhr.

Eingeführt sind in Deutschland nach den „Monatlichen Nach

weisen über den auswärtigen Handel Deutschlands“ vom 1. Januar

bis l. Juli 1907 3745 Kälber unter 6 Wochen, 5173 Stück Jungvieh

von 6 Wochen bis 1‘/‚ Jahren, 25113 Stück männliches und

7810 Stück weibliches Jungvieh über 1‘/‚ bis zu 2‘/‚ Jahren,

36405 Kühe, 4006 Bullen, 24392 Ochsen, 178 Lämmer, 3608 Schafe,

223 Ziegen, 601 Spanferkel und 38 906 Schweine. Davon kamen aus:

Dänemark 0813223311- Schweiz Rußland

Kälber unter 6 Wochen — 1449 2287 —

Jungvieh, 6 Wochen bis

1'/2 Jahre alt . 1371 2901 854 —

Jungvieh, 1‘/‚ bis 2'/,

Jahre alt, männlich 20 288 4 622 168 —

weiblich 5 128 2 292 297 —

Kühe 26 688 7 022 2620 —

Bullen . 2835 935 229 —

Ochsen . 2 496 21 804 44 ——

Lämmer . . . . . . — 123 — —

Schafe . 315 3023 — —

Ziegen . . . — 212 4 —

Spanferkel, unter 10 kg — — — —

Schweine . . . . . . — 1 -— 38822

Die Einfuhr von frischem und zubercitetem Fleisch betrug in

derselben Zeit in Doppelzcntnern (100 kg) an Rind-(Kalb-)Fleisch,

frisch 75 018, Rind-(Kalb-)Fleisch, einfach zubereitet 16 902, Schweine

fleisch, frisch 14 572, Schweinefleisch, einfach zubereitet, auch

lierzschläge 11 008, Schwcincschinken (Vorder- und Hintersebinken),

 
gepökelt, geräuchert 4250, Hammelfleisch, frisch oder einfach zu

bereitet 1148, Zie‘gcn- usw. Fleisch; zum feineren Tafelgenuß zu

bereitetes Fleisch 65 und Schweinespeck, frisch oder einfach

zubereitet; Paprikaspeck 5692.

Davon kommen auf: 0 f

-;5 ‘5 ‚ä '‚ä .r'= w g‘.

g E: ä +3 -ä E E}; ‘ä s

s ä ä es äi"‘
_ _ ä: a e‘= 2 ‚s=’ >°=ß 625

Rrnd- (Kalb-) Flersch,

frisch . 39 299 667 5541 26279 2250 —- ——

Rind- (Kalb-) Fleisch,

einfach zubereitet. 963 -— — — — 14646 —

Schweinefleisch,frisch —— 3 —- 7759 — — 5560

Schweinefleisch, ein

fach zubereitet,

auch Herzschläge. 8377 — 673 —— — 1368 —

Schweineschinken

(Vorder- und Hinter

schinken), gepökelt,

geräuchert . 652 — — 1236 2087v —— —

Hammelfleisch, frisch

odereinfachzubereitet 592 — — — 215 — —

Ziegen- usw. Fleisch;

zum feineren Tafel

genuß zubereiteten

Fleisch . . . . . —— — —— —- 11 48 —

Schweinespeck, frisch

oder einfach zube

reitet;Paprikaspeck 1158 — — — —

Flelschvorrlte des Auslandes.

Die „Wochenschrift des Niederösterreichischen Gewerbevereins“

bringt eine ausführlichere Übersicht über die Fleischproduktion und

den Fleischexport in den t1berseeis0hen Ländern, welche die Be

deutung der überseeischen Fleischindustrie für den europäischen

Markt veranschaulicht. In einer offiziellen Veröffentlichung wird die

Zähl‘ der irn'Jahre' 1900 in den Vereinigten Staaten ermittelten

Schlachttiere auf 192000000 angegeben, davon 67 800000 Rinder,

61600000 Schafe und 62 800000 Schweine. Der Wert des ver

arbeiteten Materials betrug 1850 9400000 Dollars, 1900 683 500000

Dollars, der Wert der Produkte 1850 11 900000 Dollars, 1900

785 500000 Dollars. Die Ausfuhr an Schlachtvieh und Nahrungs

mitteln tierischer Herkunft belief sich im Jahre 1901 auf 204000000

Dollars. In Australien wurden Ende des Jahres 1899 93600000

Schafe, 11 000 000Rinder und 1 100 000 Schweine gezählt, während die

Zahl der Schafe bei einer im Jahre 1891 vorgenommenen Zählung

bereits 124 500000 betragen hatte, aber infolge anhaltender Dünen

zurückgegangen war. Der Gesamtwert aller Schafherden wurde für

1901 mit 45 800 000 Pfund Sterling berechnet. Die Gesamtproduktion

der 7 australischen Kolonien ergibt aus der Viehzucht eine Jahres

summe von 51100000 Pfund Sterling. Vornehmlich ist es die Ent

wicklung des in den letzten Jahren stetig wachsenden Exportcs

von gefrorenem Fleische (Schaf- und Rindfleisch), welche dieses

Ergebnis herbeigeführt hat. In Argentinien hat sich 1902 eine

Aktiengesellschaft (La Blauen) für Produktion und Export von Ge

frierfleisch gebildet, mit einem Kapital von 1000000 Goldpesos,

das sie in der Folge bis zu 1500000 zu ergänzen berechtigt ist.

Das neue Etablissement ist geplant für eine tägliche Schlachtung

von 5000 Stück Klein- und 250 Stück Großhomvieh; für eine „Ge

frierung“ von 1 000000 Schaf- und Rindsvierteln pro Jahr und für

Magazine für 70000 Schaf- und 4000 Rindsvierteln. Drei solche

Anstalten bestehen bereits in Argentinien, welche zusammen im

Jahre 1901 2 728094 Viertel gefrorenes Hammel- und 124 823 Viertel

gefrorenes Rindfleisch exportiert haben. Die Einfuhr ausländischen

Fleisches in England hat von Jahr zu Jahr an Bedeutung zu

genommen. Im Jahre 1872 belief sich bei einer Bevölkerung von

32000000 der Fleischverbrauch pro Kopf auf 80 Pfund inländisches

und 10 Pfund ausländisches Fleisch. Im Jahre 1901, bei einer Be

völkerung von 40000000, war der Verbrauch des inländischen

Fleisches pro Kopf der Bevölkerung etwas herabgegangen, aber der

Verbrauch des ausländischen Fleisches pro Kopf der Bevölkerung

3711 —
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auf 55 Pfund gestiegen. Der Gesamtfleischverbrauch in England

wird gegenwärtig auf 2400000 Tonnen jährlich geschätzt.

Einfuhr von Häuten aus Belgien und den Niederlanden.

(Verf. d. preuß. Ministeriums f. Landwirtschaft usw. v. 29. Mai 1907.)

Der - Bekanntmachung über die Einfuhr von Wiederkäuern,

Schweinen und tierischen Erzeugnissen aus Belgien und den Nieder

landen vom 30. März 1907 ist in einigen Fällen von den Zollbehörden

die irrtümliche Auslegung gegeben worden, daß auch die Einfuhr

altgesalzener Häute und Felle verboten worden sei. Es ist nicht

beabsichtigt gewesen, die früheren Bestimmungen in dieser Hinsicht

abzuändern; die Einfuhr derartiger Häute und Felle ist nach wie

vor gestattet. Ich bemerke, daß altgesalzenc Häute daran zu cr

kennen sind, daß bei ihnen die Einwirkung des Salzes (Graufärbung

der Fleischteile, Braunfitrbung des Blutes) schon eingetreten ist,

während frischgesalzene Felle diese Veränderungen im Aussehen

noch vermissen lassen. Euere .. . ersuche ich ergebenst, die

Grenzstellen entsprechend zu verständigen.

 

Bücheranzeigen und Kritiken.

Die Tctanustheraple mit Behringschen Antitoxln In der Veterinär

medlzln. Von Hof- und Landestierarzt Dr. Schotte-Gera. Inaug.

Dissert. der vet.-med. Fakultät Bern. Geraer Verlagsanstalt und

Druckerei.

Die therapeutische Anwendung des Behringschen Antitoxins

beim Tetanus der Haustiere ist in den letzten Jahren infolge der

wenig ermutigenden, jedenfalls aber sehr wechselnden Erfolge mehr

und. mehr zurückgegangen. Verfasser hat sich der mühsamen und

dankenswerten Aufgabe unterzogen, die in der Literatur weitver

streutcn Veröffentlichungen über die Starrkrampfbehandlung nach

Behring zu sammeln, kritisch zu sichten und auf diese Weise zu

einem Urteile über den Wert der Heilmethode zu gelangen. Nach

einem historischen Überblicke über die Tetanusforschung beleuchtet

Verfasser an der Hand einer großen Anzahl sorgsam ausgearbeiteter
Tabellen die vResultate der Serumbehandlung des Starrkrampfes

nach den verschiedensten Gesichtspunkten. Bezüglich der inter

essanten Einzelheiten muß ich auf die Abhandlung selbst verweisen.

Sch. faßt die Ergebnisse seiner kritischen Studien in folgenden

Sätzen zusammen: ’

„Das Wagnis einer abschließenden Beurteilung der Bewertung

des Tetanusantitoxins scheitert an dem unzureichenden, zur Ver

fügung stehenden Tatsachenmaterial. Wohl liegen viele Publikationen

über die Anwendung des Serums vor, indessen beschränkt sich die

große Majorität der Berichterstatter auf spärliche Angaben, welche

als untrügliche Unterlagen für die Beurteilung des Serums nicht

dienen können und nur einigermaßen zuverlässige Resultate geben.

Verwendet man die nackten Zahlen der 248 mit Tetanusantitoxin

behandelten Krankheitsfälle zur Beurteilung der Heilkraft des Serums,

so fällt das Ergebnis dieser numerischen Methode nicht zu ungunsten

des Antitoxins aus. Die übrigen von verschiedenen Gesichtspunkten

aus in der Arbeit angestellten Beobachtungen können als beweis

kräftige Argumente für oder gegen den Wert des Mittels nicht ins

Feld geführt werden. Zieht man die einzelnen, genauer beschriebenen

Fälle zu Rate, so ist es Tatsache, was schon Casper gesagt hat,

daß das Behringsche Tetanusantitoxin in vielen Fällen unleugbar

eine günstige Wirkung entfaltet hat. Es genasen Fälle, die ohne

die Anwendung des Serums ganz zweifellos zum Tode geführt haben

würden. Dies ist ein Fortschritt in der Behandlung des Tetanus

durch die Serumtherapie, den kein einziges von den Hunderten von

Mitteln, die gegen diese tückische Krankheit ins Feld geführt wurden,

zu verzeichnen hat. War der Heilerfolg auch nicht ein so großer,

wie man gehofit hatte, so darf derselbe aber doch nicht übersehen,

oder gar geleugnet werden.

Feststehend ist weiterhin, daß, abgesehen von Pneumonie,

Prostratio virium und sonstigen Komplikationen, gegen welche das

Serum natürlich keine heilende Wirkung auszuüben vermag, in allen

jenen Krankheitsfällen, welche die Tendenz zu stürmischer Ent

wicklung haben, von dem gegenwärtigen Tetanus-Ahtitoxin ein Er

folg nicht zu erwarten ist. Genaue Indikationen lassen sich auch

hinsichtlich einer aussichtsvollen Anwendung des Mittels, abgesehen

von der dringlichen unverweilten Einspritzung nach dem Erkennen

der ersten Krankheitserscheinungen, nicht aufstellen. Es ist un

möglich, für das Tetanns-Antitoxin die Grenzen der heilenden

Leistungsfähigkeit rechnerisch scharf zu ziehen, da klinisch niemals

genau vorausgesagt werden kann, in welchem Stadium sich die

Krankheit zur Zeit der Einverleibung des Serums befindet, wir uns

also auf die Richtigkeit der Prognose, ob der Tod eintritt oder

Genesung erfolgte, absolut nicht verlassen können.“ -

 
Im zweiten Teile bringt Verfasser die genauen Krankheits

geschichten von 8 in der Stuttgarter Klinik und 3 von ihm selbst

mit Serum behandelten, tetanuskrankcn Pferden.

Die Lektüre der anregend geschriebenen

Dissertation kann ich den Kollegen nur empfehlen.

Storch-Schmalkalden.

Schotteschen

Deutscher Veterinürkalender für das Jahr (Juli—Juli) 1907—1908,

herausgegeben von Professor Schmaltz. Berlin 1907 bei Richard

Schoetz. Preis 5 M.

Der Kalender ist Mitte August erschienen. Er zerfällt, wie

schon im Vorjahre, in drei Teile, indem eine Anzahl Kapitel des

früher im ersten Teile untergebrachten Textes herausgenommen

und als besonderer Teil (II) beigefügt sind. Diese Teilung war

notwendig geworden, um bei dem fortwährenden Anwachsen des

Stoffes eine unbequeme Verdickung des als Taschenbuch zu ge

brauchenden Hauptteiles (I) zu vermeiden. Dieser Gefahr dürfte

jetzt dauernd vorgebeugt und die endgültige Gestaltung des Ka

lenders erreicht sein, da. sich die Art der Verteilung des Stoffes

auf die beiden Teile ebenso, wie die einlegbaren Quartals—Notiz

Hefte allgemeiner Anerkennung erfreuen. Unter die Mitarbeiter des

Kalenders ist Professor Regenbogen neu eingetreten, der die

Harnuntersuchung und Winke zur Verbilligung von Rezepten neu

bearbeitet hat. Das Persönalverzeichnis (Teil III) nimmt an Umfang

alljährlich zu. Alle drei Teile zusa'inmen haben jetzt einen Umfang

von 698 Seiten gegenüber 237 Seiten des ersten Jahrganges. Es

hat sich also in den 19 Jahrgängen des Kalenders fast genau eine

Verdreifachung des Inhaltes ausgebildet.

Neue Eingänge.

(Besprechung vorbehalten.)

Prof. Dr. ich. Vennerholm, Spezielle Operationslehre des

Pferdes für Tierärzte und Studierende. Mit 4 farb. Tafeln

und 168 Abbild. im Text. Ferdinand Enke, Stuttgart 1907.

Preis 16 M. '

Prof. Dr. H. Rlevel, Handbuch der Milchkunde. M. und

H. Schaper, Hannover 1907. Preis brosch. 9,50 M., geb. 10 M.

Dr. O. Hörner, Praktische Pferdehaltung. Ein Hand

buch für alle Pferdebesitzer in Stadt und Land. Mit 285 Ab

bildungen. Friedrich Alber, Regensburg 1908. Preis brosch. 11 M.,

geb. 12 M. .

Prof. Ludwig von Greif, Das Schmarotzertum im Tierreich

und seine Bedeutung für die Artbildung. Quelle & Meyer,

Leipzig 1907. Preis brosch. 1 M., geb. 1,25 M.

Dr. Paul Goldbeck, Stahsveterinär, Erste Hilfe bei Unglücks

fällen und Erkrankungen der Pferde. Mit 7 Abbild. Liebel

sehe Buchhandlung, Berlin 1907.

Verwaltungsberlchte: Städtische Schlacbt- und Viehhof zu Magde‘

burg Rechnungsjahr 1906. — Städtische Schlacht- und Viehhof zu

Breslau vom 1. April 1906 bis 31. März 1907.

Zeitschrift für Chemie und Industrie der Kolloide.

Wissenschaftliche und technische Rundschau für das Gesamtgebiet

der Kolloide. Herausg. von Dr. Wolfgang Ostwald. II. Jahrg.

Heft 1. Stcinkopff & Springer, Dresden-A.

H. Hauptner, Katalog der Veterinär-Instrumente. Jubi

läums-Ausgabe 1857—1907.

The Phlllpplne Journal cf Science.

Printing, Manila 1907.

Vol. II. Nr. 3, Bureau of
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Sonderabdrücke.

Dr. v. Protvazek, Untersuchungen über Härnogregarinen.

Mit 1 Tafel. (Arbeiten aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamte, Bd. 26,

Heft 1.) Julius Springer, Berlin 1907.

Dr. S. v. Provvszek, Vergleichende Spirochaetauuntcr

suchungen. Mitl Tafel. (Arbeiten aus dem Kaiserlichen Gesundheits

amte, Band 26, Heft 1.) Julius Springer, Berlin 1907.

Ludwig Hnlberstnedter und S. v. Prownzsk, Untersuchungen über

die Malariaparasiten der Affen. Mit 1 Tafel. (Arbeiten aus

dem Kaiserlichen Gesundheitsamte, Bd. 26, Heft 1.) Julius Springer,

Berlin 1907.

Dr. Fritz Sohaudlnn, Zur Kenntnis der Spirochaeta pallida

und anderer Spiroehaeten. Mit 2 Tafeln. (Arbeiten aus dem

Kaiserlichen Gesundheitsamte, Bd. 26, Heft 1.) Julius Springer,

Berlin 1907.

Georg Illlng, Ein Beitrag zur vergleichenden Anatomie

und Histologie der Speicheldrüscn. Die mandibularen

(submaxillaren) Speicheldrüsen der Affen. (Anatomische Hefte von

Fr. Merkel und R.Bonnet, Heft 102.) J. F. Bergmann, Wiesbaden 1907.

Prof. Dr. F. Hutyra, Zur Frage der Schutzimpfung von

Rindern gegen Tuberkulose. (Zeitschrift für Tiermedizin,

XI. Bd. 1907.) Gustav Fischer, Jena.

Dr. H. Fledler, Über Silugetierreste aus braunschwei

gischen Torfmooren nebst einem Beitrag zur Kenntnis der

osteologischen Geschlechtscharaktere des Rindsschädels.

Mit 1 Tafel. (Zeitschrift für Anthropologie, Ethnologie und Ur

geschichte 1907, Heft 4 und 5).

Helfdnn Holth, Untersuchungen über den Bacillus

pyogenes und die durch ihn hervorgerufenen Gewebs

veränderungen. (Zeitschrift für Infektionskrankheiten, parasitäre

Krankheiten und Hygiene der Haustiere, III. Band, Heft 1/2). Ver

lagsbuchhandlung von Richard Schoetz, Berlin.

Prof. Dr. Rahto, Vieh- und Schlachthöfe im Jahre 1903

oder 1903, 04. (Statistisches Jahrbuch deutscher Städte. XIV. .lahrg.)

Wilh. Gottl. Korn, Breslau. ‘

Dr. Walter Sehulze, Die „Silberspirochaeten“ in der

Kornea. Mit 1 Tafel. (Sonderabdruck aus Klinische Monatsbliitter

für Augenheilkunde, Xb\’.Jahrg. 1907. Mai-Juni.) Ferdinand Enke,

Stuttgart.

Dr. Th.8nllnn, Spirochaetenähnliche Spiralfasern (soge

nannte „Silberspirochaeten‘ im Gewebe eines Schweine

fötus. Mit 1 Tafel. (Abdruck aus dem Zentralblatt'fllr Bakterio

logie, Parasitenkunde und Infektionskrankheiten, Bd. XLIV.) Gnstav

Fischer, Jena.

Dr. Antonio Prloolo, La Piroplasmosi Equina. (Estratto dal

Moderne Zooiatro Nr. 2). Tipografia Olivero E. 0.. Turino 1907.

H. Vellte, Sur un nauveau procede de Diagnostic expe

rimental de la Tuberculose et de la Morve (Extrait du

Bulletin de la Socit‘etö centrale de Medecine v6t6rinaire. Juni 1907).

Personalien.

Auszeichnungen: Anläßlich der Anwesenheit Seiner Majestät des

Kaisers und Königs in den Provinzen Hannover und Westfalen

haben erhalten den Kgl. Kronenorden III. Klasse Veteriniirrat Johow,

Departementstiernrzt zu Minden, den Roten Adlerorden IV. Klasse

Professor Dr. .llnll:mus-Hannover und die Kreistieritrzte, Veterinär

rilte Baldewein-Bielefeld, Bührmann-Halle i. W.‚ Fürstenau-Ahaus,

lI'enderhoId-Siegen. — Ferner haben erhalten der technische Vorstand

der Lehrschmiede zu Berlin, Korpsstabsveterinär Professor Küsters

die Kgl. Krone zum Roten Adlerorden IV. Klasse, die Ober

veterinäre in der Kaiserl. Schutztruppe für Deutsch-Südwestafrika

Filting das Ritterkreuz II. Klasse des Zithringer Löwen mit Schwertern

und (r'räbenleil'h das Fürstl. Schwarzburgische Ehrenkreuz IV. Klasse,

sowie der Gestütsinspektor und com. Kreistierarzt Schultxe-Labes

den Charakter als Veterinärrat und der Professor Dr. Juni-Dresden

den (‘harakter als Medizinalrat.

 

 
Promotion: Tierarzt Paul Schumann aus Halle a. S. in Hassel

felde zum Dr. med. vet. in Zürich.

Todesfälle: Professor Storch-Wien, Professor Sleuerl-Weiheu

stephan.

Vakanzen.

Schlachthofstellen: a) Neu ausgeschrieben: Freiburg i. Sa.:

II. Tierarzt zum 1. Oktober er. Gehalt 2000 M. Bewerbungen bis

15. September er. an den Stadtrat. — Harburg (Elbe): Assistenz

tierarzt zum 1. Oktober er. Gehalt 2000—2600 M. Bewerb. bis

10. September er. an den Magistrat. — Husum: Trichinenschauer

für den Polizeibezirk der Stadt Husum zum l. November er.

Gehalt 1300 M. und 200 M. Wohnungsgeldzuschuß. Bewerb. bis

15. September an die Polizeiverwaltung. — Riigenwalde: Schlacht

hofinspcktor. Gehalt 2100 M., freie Wohnung usw. Bewerb. bis

15. September an den Magistrat. — Rybnick: Schlachthofverwalter

alsbald. Bewerbungen bis 15. September an den Magistrat.

b) Nach Ablauf der Meldefrist noch unbesetzt:

Aachen: Tierarzt. 2500 M. bis 3550 M. — Bischofswerder

(Westpr.): Inspektor. 1200 M., freie Wohnung usw. —- Bitburg:

Tierarzt. 1600 M. — Bonn: III. Tierarzt. 2400 M. — Borken:

II. Tierarzt. 2400 M. — Breslau: Assistenztierarzt. 2100 M. ——

Coblenz: Hilfstierarzt. 2400 M. —- Crefeld: Assistenztierarzt. —

Danzig: Hilfstierarzt. 2200 M. -— Dortmund: Assistenztierarzt.

2400 M. —- Düsseldorf: Tierarzt. 2500 bis 4000 M. — Duisburg:

Direktor. 4500 bis 6000 M. Assistenztierarzt. 2350 M. bis 4100 M. —

Frankfurt a. M.: Obertierarzt. 4300 bis 6400 M. —- Gostyn:

Inspektor. 1500 M. — Guben (N.-L.): Assistenztierarzt. 2400 M. —

Halle a. S.: Assistenztierarzt. 2400 M. — Hanau: II. Tierarzt. 2400 M.

—— Johannisbnrg (Ostpr.): Tierarzt. 1500 M. bis 2400 M. — Katto

witz: Zwei Assistenztierärzte. Je 2400 bis 3300 M. — Kett

bus: Assistenztierarzt. 2600 M. — Kreuz a. d. Ostbahn: Tierarzt

für Fleischbeschau. — Laagc i. Mcckl.: Tierärztl. Fleischbeschauer.

Einkommen aus Fleischbeschau ca. 2100 bis 2500 M. — Lands

berg a. W.: Assistenztierarzt. 2400 M. — Langenschwalbach:

Verwalter. —— Liegnitz: Hilfstierarzt. 2400 M. — Markneukirch en:

Tierarzt. 2800 bis 3400 M. — Milspe: Tierarzt als amtlicher Fleisch

beschauer. 2100 M. — Mülheim a. Rhein: Assistenztierarzt. 200 M.

monatlich. -— Naugard: Verwalter. Fixum 1000 M. — Neuß: DL

rektor. 3600 M. bis 4800 M., fr.Wohnung usw. — Olpe (Wstt'.): Fleisch

beschautierarzt. Gebühren zirka 2400 M. — Osnabrück: Hilfstier

arzt bei der Auslandfleischbeschaustelle. Monatlich 250 M. —

Pakosch: Verwalter. 2000 MÄ — Planen: Assistenztierarzt.

2300 M. bis 3200 M., freie Wohnung. —- Posen: Tierarzt. 2400 M. —

I’rünn (Rhld.): Verwalter (Tierarzt). 1200 M. bis 1500 M., freie

Wohnung usw. — Rhede, Bez. Münster: Amtlicher Fleisch

beschauer. Aus Fleischbeschau 1200 bis 1300 M. — Rostock

(Meeklb.): Hilfstierarzt. 200 M. monatlich. — Soldau i. Ostpr.:

Schlachthofinspektor. 1500 M. — Spandau: Assistenztierarzt.

1950 M. — Stargard i. Pomm.: Assistenztierarzt. 1800 M. —

Stettin: III. Tierarzt bei der Auslandfleischbeschaustelle. 2400 M. ——

Straßburg i. Els.: Direktor. 5000 M. — Weißensee bei Berlin:

Tieritrztlicher Flcischbeschauer. 3000 M. — Zwickau: Tierarzt.

2100 M.

Stellen für embulntorlsehe Flelsehhesehnu und Prlvntpraxls: Nach

Ablauf der Meldefrist noch unbesetzt: Altstaden (Landk.

Mühlheim a. d. Ruhr). —- Burgbohl — Daher (Kreis Stard). —

Dobrilugk. — Friedeberg a. Qu. — Friedrichstadt. — Gutt

stadt. —— Heilsberg. — Jarmen. — Kemberg (Kr. Wittenbcrg).

— Kirchberg-Ilunsrück. -— Langelshcim (Herzogt. Braun

schweig). — Malente-Gremsmühlen. - Mariensee (Westpr.).

— I’ritzerbe. — Ratzebur i. I’omm. — Spangenberg, Bez.

Kassel. —— Wanne.

 

Ich bin von meiner Reise zurzeit zurückgekehrt.

Schmaltz.
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(Aus dem Vcterin'zirinstilut der Universität Leipzig.)

Wie verhalten sich die nach dem v. Behringschen

Tuberkuloseschutzimpfungsverfahren immunisierten

Rinder gegenüber einer wiederholten verstärkten

natürlichen Infektion, und wie bewährt sich das

Schutzimpfungsverfahren bei der praktischen Be

kämpfung der Rindertuberkulose?

Von Prof. Dr. A. Eher,

Autoref‘erat.*;

Im Frühjahr 1905 habe ich in einer größeren Abhandlung“)

über Versuche berichtet, welche im Vcterinärinsiitut der Universität

Leipzig zur Nachprüfung des v. Behringschcn Tuberkulose

immunisicrnngsverfhhrcns ausgeführt worden sind. Die Ergebnisse

dieser Versuche sind auch in dieser Zeitschrift (1904, Nr. öäl) mit

geteilt worden. Sie bestätigen die Behauptung v. Behrings, daß

es möglich ist, Rindern durch Vorbehandlung mit abgeschwächtcn

'Rinder- oder Menschentubcrkelbazillcn einen gewissen Grad von

Widerstandskraft gegen künstliche Tuberkuloseinfektiouen zu ver

leihen.

Nachdem inzwischen noch von zahlreichen anderen Autoren

(Hutyra, Valltäe, lt. Koch und Schiitz, v. Baumgarten u. a.)

diese Frage experimentell geprüft worden ist, muß es als fest

stehende Tatsache anerkannt werden, daß die Widers'andskraft

junger Rinder gegen eine künstlich e (subkutane oder intravenöse)

Infektion mit. virnlcntem tuberkulösen Material durch Vorbehandlung

mit Tuberkelbazillen der verschiedensten Herkunft nicht unwesent

*) Über das Ergebnis der nachstehend mitgeteilten Versuche

habe ich erstmalig am 9. Juni d. J. auf der 61. Generalversammlung

des ticrärztlichcn Zentralvcreins für die Provinz Sachsen, die

anhaltischen und thüringischen Staaten in Dessau Bericht erstattet.

Der ausführliche Bericht nebst Pro‘okollen ist im „Zcntralblatt für

Bakteriologie“, erste Abteilung (Originale), Bd 44, H. 5 u. 6, ver

öfi'entlicht.

**) A. Eber, Über die Widerstandsfähigkeit zweier in Marburg

mit Tuberkelbazillen verschiedener Herkunft \’-‘orbchandcltcr Rinder

gegen subkutane und intravenöse Injektionen mit tuberkulösem

vom Rinde stammenden Virus. Zeitschrift für Tienncdizin, Bd. IX,

H. 2 u. 3.

 
lich erhöht werden kann. Fraglich ist es nur, ob der so erlangte

Impfschutz von genügender Stärke und hinreichender Dauer ist,

um auch bei der zwar langsamen, aber darum nicht minder gefähr

lichen natürlichen Infektion wirksam zu bleiben.

v. Behring hat als erster diese Frage rlickhaltlos bejaht und

bereits Ende 1903 einen Impfstoff (menschliche Tuberkelbazillen

von bestimmter Ilerkunft in l'ulvexiorm, spütrr Bovovaccin ge

nannt) nebst genauer Gebrauchsanweisung für die Schutzimpfung

der Kälber in der Praxis zur Verfügung gestellt. Obwohl nun in

zwischen bereits viele Tausende von Kälbern diesem Schutzimpfungs

verfahren unterworfen sind, dürfte es doch im gegenwärtigen

Augenblick kaum möglich sein, bei der Kürze der zur Beobachtung

der Impflinge bisher zur Verfügung stehenden Zeit (im günstigsten

Falle 3-—3‘/, Jahre) ein abschließendes Urteil über den Wert dieses

Schutzimpfungsverfahrens in der Praxis abzugeben. Das gilt in

erster Linie für die Verwertung vermeintlicher günstiger Impf

ergebnisse bei solchen Tieren, die noch nicht die Feuerprobe mehr

jährigei‘ Stallhaltung bei entsprechend intensiver wirtschaftlicher

Ausnutzung bestanden haben. Anders liegen die Verhältnisse dort,

wo innerhalb der wenn auch noch verhältnismäßig kurzen Be

obachtungszeit bereits auffallende Mißerf‘olgc hervorgetreten sind,

welche mit den zuversichilichen Hoffnungen des Erfinders nicht

im Einklang stehen. Hier ist es Pflicht des Beobachters, recht

zeitig auf' die zu befürchtenden Fehlschläge hinzuweisen, um zu

verhindern, daß auf die allzu hoch gespannten Erwartungen un

vermittelt eine allgemeine Enttäuschung folgt, die leicht dazu

führen kann, ein Verfahren völlig zu mißkredilieren, welches unter

gewissen Voraussetzungen doch noch Gutes zu leisten vermag.

Diese Erwägungen haben uns bestimmt, im nachfolgenden, lediglich

gestützt auf‘ unser eigenes Beobachtungsmatexial, eine Beantwortung

der Frage zu versuchen, ob bezüglich des v. Behringschen Tuber

kuloseschutzimpfungsverfahrens lliißerfolge im obigen Sinne heute

bereits vorliegen.

Es standen uns zwei Wege offen, um ein Urtdl über die

Wirksamkeit der v. Behringschen Tuberkuloseschutzimpfnng

gegenüber der natürlichen Infektion zu gewinnen:

l. der durch die Praxis selbst gewiesene Weg der Kontrolle

möglichst zahlreicher, sorgfältig ausgewählter und unter den ver

s.;hiedenartigsten Verhältnissen in der Prax’s aufgezogener Impflinge

vermittelst der Tubcrkulinprobe sowie durch Sektion bzw.

‘ Schlachtung;
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2. der an sich zwar kürzere, aber kostspieligere Weg des ver

stärkten natürlichen Infektionnersuches durch Verbringung einer

Anzahl vorschriftsmäßig immnnisierter und nicht immunisierter

Rinder in Verhältnisse, unter denen sie wiederholt und jedesmal

eine hinreicheiid ‚lange Zeit hindurch in verstärktem Maße der

natürlichen Tuberkuloseansteckung ausgesetzt werden, und Ab

schlachtung des gesamten Bestandes nach einer nicht zu kurz

bemessenen Beobachtungszeit.

Der letztgenannte Prüfungsmodus schien von vornherein die

meisten Aussichten auf schnelle Erlangung eines einigermaßen ein

wandfreien Ergebnisses zu bieten. Wir haben daher alsbald nach

Ausführung der ersten Schutzimpfungen in der Praxis im Jahre 1904

Vorkehrungen für die Durchführung eines verstärkten natürlichen

Infektionsversuches getroffen. Der Versuch selbst wurde im Früh

jahr1905 im Veteriniirinstitut der Universität Leipzig begonnen

und im Frühjahr 1907 beendigt. Da dieser jetzt abgeschlossene

Versuch ein hinreichend klares und eindeutiges Ergebnis gehabt

hat, so will ich die Mitteilung dieses Versuches als ersten Teil

meines Berichtes bringen und die Ergebnisse der seit 3 Jahren

durchgeführten Kontrolle der Impflinge in der Praxis als zweiten

Teil folgen lassen.

Bevor ich meinen Bericht beginne, sei noch eine kurze Be

merkung über Taurumanimpfungeu eingeschaltet.

Bekanntlich wird seit -Herbst 1905 von den Höchster Farb

werken ein ebenfalls aus virulenten hienschentuberkelbazillen be

stehender, nacb den Angaben von R. Koch, Schlitz, Neufeld

und Mießner hergestellter Impfstoff, Tau rnmann, abgegeben,

welcher sich von dem Bovovaccin v. Behrings dadurch unter

scheidet, daß er gleich in gebrauchsfertigem Zustand zur Ver

sendung kommt und bei einmaliger intravenöser Einspritzung die

gleiche Wirkung entfalten soll wie der Impfstoff v. Behrings

bei zweimaliger Anwendung. Wir haben alsbald nach Ausgabe des

neuen Impfstoti‘es begonnen, Rinder mit demselben zu immunisieren.

Wesentliche Unterschiede in dem Verhalten der mit Bovovaccin

und mit 'I‘auruman schutzgeimpften Rinder haben wir, soweit ein

Vergleich bei der nur kleinen Zahl von 'I‘aurtunanimpfungen zurzeit

überhaupt möglich ist, nicht feststellen können. Auch in der Fach

literatur liegen erst spärliche Veröfl'entlichungen über Tauruman

impfungen vor, die meines Erachtens keine Tatsachen enthalten,

welche die Annahme rechtfertigen könnten, daß die Schutzimpfung

mit Tauruman bei der praktischen Tuberkuloscbekämpfung der

Rinder unter sonst gleichen Voraussetzungen der Bovovaccination

v. Behrings überlegen sei. Bei der außerordentlich nahen inneren

Verwandtschaft beider Methoden glaube ich daher bis zum Beweise

des Gegenteils annehmen zu dürfen, daß die aus meinen Versuchen

sich ergebenden allgemeinen Leitsätze über den Wert der Tuber

kuloseschutzimpl'ung für die praktische Bekämpfung der Rinder

tuherkulose auch für die Schutzimpfung mit Tauruman zutreffend

sind.

Nach dieser kleinen Abschweifung wende ich mich dem er.»ten

Teile meines Berichtes zu.

Wie verhalten sich die nach dem v. Behringschen

Tuberkuloseschutzimpt'ungsvert'ahren immunisierten Rinder gegenüber

einer wiederholten verstärkten natürlichen Infektion?

Es standen zu diesem Versuche vier immunisierte Rinder

(Bd. 17, 18, 20 u. 23) und dtci nicht immunisierte Kontrollrinder

(Bd. 31, 32 u. 33) zur Verfügung, welche, in zwei Gruppen ein

geteilt, in die Versuchsstallungen des Instituts eingestellt und im

Verlaufe dreier Versuchsperioden mit zahlreichen, durch subkutane

Einimpfung tuberkulösen Materials tuberkulös gemachten Rindern

in möglichst innige Berührung gebracht wurden. Durch regel

mäßiges Umstellen der Versuchstiere wurde dafür gesorgt, daß alle

Tiere der Reihe nach annähernd die gleiche Zeit hindurch in un

mittelbarer Nähe der meist mit großen tuberkulösen Abszessen he

haftetcn Infektionstiere zu stehen kamen.

Die erste Infektionsperiode währte von Anfang Mai bis

Ende November 1905. Als Infeklionstiere dienten nachdnander

6 Rinder, von denen 3 mitten zwischen den Versuchs.indetn ver

endeten und 2 schwer krank getötet wurden. Ein Infektionsrind

(Rd. 30) überstand die wiederholten schweren Infektionen mit viru

lentem vom Rind stammenden Material und erwies sich auch

 
später immun gegen künstliche Einverleibung tuberkulösen Materials

vom Rind. Ende November 1905 reagierten die 3 nicht

immunisierten Kontrollrinder auf Tuberkulin typisch,

während die 4 immunisierten Rinder keine Reaktion

zeigten. Sämtliche Rinder wurden zur bequemeren Überwinterung

auf ein Rittergut bei Leipzig überführt und in einem besonderen

Stall verpflegt.

Die zweite Infektionsperiode währte von Anfang April

bis Mitte Dezember 1906v Bei der Rückkehr nach Leipzig reagierte

nur noch 1 Kontrollrind (Rd. 31). Es standen nacheinander wiederum

6 Infcktionstiere zur Verfügung, von denen 3 im Laufe des Versuchs

verendeten und 3 für die dritte Infektionsperiode reserviert wurden.

Bei der Ende November 1906 vorgenommenen Tuber

kulinprobe reagierten von den Kontrollrindern 2 (Bd. 32,

33) positiv und 1 (Rd 31) negativ, während von den

immunisierten Rindern 1 (Bd. 20) zweifelhaft und 3 (Bd. 17,

18, 23) nicht reagierten. _

Es wurde daher sofort ein dritter Infcktionsversuch an

geschlossen, welcher von Mitte Dezember 1906 bis Ende Februar

1907 dauerte und sich dadurch von den früheren Versuchen unter

schied, daß nunmehr alle 7 Versuchsrindcr nebst den inzwischen

geborenen 4 Kälbern zusammen mit 3 Infektionstieren, in einem

gemeinsamen, höchstens für 6- 8 Rindern ausreichenden Stalle un

angcbnnden, sich selbst überlassen wurden. Der Stall mußte nach

Beendigung des Versuches völlig neu vorgerichtet werden, so sehr

war alles durch den hohen Feuchtigkcits- und Ammoniakgchalt der

Luft verquolleu und angegriffen. Wir wollten durch diese Versuchs

anordnung eine Verschlimmerung älterer tuberkulüser Herde und

günstige Bedingungen für erneute Infektionen herbeiführen. Bei

der Mitte Februar 1907 vorgenommenen Tuberkulin

probe reagiertcn von den immunisierten Rindern 1

(Rd. 17) positiv und 3 (Rd. 18, 20, 23) negativ, während

von den nicht immunisierten Kontrollrindern 1 (Bd. 31)

positiv und 2 (Bd. 32, 33) negativ reagierten. Von den 4

Kälbern, welche vor Einstellung in den gemeinsamen Versuchsstall

reaktionsfrei befunden waren, reagierte eins. Zur endgültigen Fest

stellung des Versuchsergcbnisscs wurde die Schlachtung sämtlicher

Versuchstiere einschließlich der 4 Kälber beschlossen.

Die Schlachtung der Versuchstiere.

Am 22. Februar 1907 wurden zunächst die drei nicht

immunisierten Kontrollrinder (Rd. 31, 32 und 33) im Polizei

schlachthaus des Leipziger Schlachthofes geschlachtet. Die

Schlachttiere blieben bis nach Beendigung der in der sorgfältigsten

Weise durch die Herren Amtstierärzte Dr. Käp p el und

Dr. S c h m i d t c h e n in Gegenwart des Institutsassistenten

Dr. Fischer und des Berichterstatters ausgeführten Unter—

suchung aller Organe sowie sämtlicher Organ- und Körperlymph

driisen Eigentum des Instituts. Es wurden folgende Veränderungen

ermittelt:

Rtl. 31: Umschriebene tuberkulöse Hyperplasie einer Mesenterial

lymphdrüse mit Verkiisung und beginnender Verkalkung (1 walnuß

großer, 1 haselnußgroßer und 2 linsengroße käsige Herde mit spär

lichen Kalkeinlagerungcn in einer Mesenteriallymphdriise; Fleisch

als bankwiirdig verkauft). Im Abstrich der kä'sigen Herde sind

spärliche Tubcrkelbazillen durch Färbung nachweisbar. Von vier

mit ca. linsengroßer Käsemassc subkutan geimpften Meerschweinchen

starben zwei 28 bzw. 31 Tage nach der Infektion an generalisierter,

von der Impfstelle ausgehender Tuberkulose, zwei wurden 28 Tage

nach der Infektion getötet und ebenfalls mit generalisierter Tuber

kulose behaftet gefunden.

Bd. 32: Lobuläre, kä.sige, tuberkulöse Bronchopneumonie, tuber

kulöse Hyperplasie der bronchialen Lymphdrüsen mit beginnender

Verkäsung; tuberkulöse Hyperplasie einer Portallymphdriise mit:

kleinsten Verkäsungsherdcn (klein-walnußgroßer derber Knoten in

der rechten Lunge, bestehend aus einem graurötlichen feuchten

Grundgewebe mit zahlreichen kiisigen Einsprengungen von Hirse

korn- bis Linsengröße und einem Käseherd von Bohnengröße; fünf

linsengroße, gelbweiß‘e Einsprengungen in den etwas geschwollenen

Bronchiallymphdrüsen ohne Verkalkung; ca. filnf hirsekorn- bis

linsengroße opake Einsprengnngen in einer Portallymphdrilse;

Fleisch als bankwürdig verkauft). Im Abstrich sämtlicher käsiger



12. September 1907.
673BERLINER 'I‘IERÄRZTLIC‘HE WOCHENSCBBIFT.

Herde sind spärliche Tnberkelbazillen durch Färbung nachweisbar.

Zwei mit ca. linsengroßcrn Stück von Lungenknoten subkutan in

fizierte Meerschweinchen starben 29 bzw. 34 Tage nach der Infektion

an generalisierter, von der Impfstelle ausgehender Tuberkulose;

desgleichen zwei mit ca. liusengroßem Stück der Bronchiallymph

driise subkutan geimpfte Meerschweinchen 22 bzw. 43 Tage nach

der Infektion und zwei mit ca. linsengroßem Stück der Portal

lymphdriise subkutan infizierte Meerschweinchen 33 bzw. 40 Tage

nach der Infektion.

Rd.33: Multiple, lobuläre, käsige, tuberkulüse Bronchopneumonic,

tuberkulösc Hyperplasie der mediastinalen Lymphdrlisen mit Ver—

käsuug und Verkalkung; tuberkulöse Hyperplasie einer Mescnterial

lymphdriise mit zahlreichen Verkäsungshcrden (fünf erbsen bis hasel

nußgroße Knoten in der Lunge verteilt, bestehend aus einem grau

rötlichen saftigen Grundgewebe mit zahlreichen gelben käsigen

Einlagerungen; in der vergrößerten Mediastinaldriise ein erbseu

großer vcrkalkter und ein linsengroßer nicht verkalkter Herd; in

einer Mesenteriallymphdrüse ein walnußgmßer graugelber Knoten

mit zahlreichen miliaren käsigen Einsprengungen; Fleisch als bank

wlirdig verkauft). Im Abstrich sämtlicher Käseherde Tuberkel

bazillen sehr spärlich durch Färbung nachweisbar. Ein mit ca.

linsengroßem Stück von einem Lungenknoten subkutan infiziertes

Meerschweinchen zeigte bei der 28 Tage nach der Infektion er

folgten Tötung generalisierte, von der Impfstelle ausgehende Tuber

kulose; desgleichen ein mit einem linsengroßen Stück der Mesenterial

lymphdrlise subkutan infiziertes Meerschweinchen.

Am 26. Februar 1907 wurden auch die vier immunisiertcn

Rinder (Rd. 17, 18, 20 und 23) im Leipziger Polizeischlachthaus

geschlachtet und in der gleichen Weise untersucht. Es wurden

folgende Veränderungen ermittelt:

Rd. 17: Lobuläre, käsige, tuberkulöse Bronchopneumonie der

linken Lunge, ausgedehnte tuberknlöse Hyperplasie der beider

seitigen bronchialcn und der mediastinalen Lymphdriiscn mit umfang

reicher Verkäsung und Verkalkung (hi'thnereigroßer, derber Knoten

in der linken Lunge, welcher sich auf dem Durchschnitt aus einem

taubencigroßen, zentralen und mehreren peripher gelegenen erhsen

bis haselnußgroßen Vcrkäsungsherden zusammengesetzt erweist;

Mediastinaldrüsen stellen ein armstarkes 20 cm langes Konglomerat

verkäster Knoten mit erheblichen Kalkeinlagcrungcn dar; die linken

Bronchialdrüsen bilden ein fauststarkes, käsig erweichtcs Drüsen

paket mit. zahlreichen Kalkeinlagerungen, die rechten Bronchial

driisen enthalten zwei erbseugroße Kalkeinlagerungen; Fleisch als

bankwürdig verkauft). Tubcrkelbazillen sind im Abstrich der

mediastinalen und bronchialen Lymphdriisen in mäßiger Menge, im

Abstrich des Lungenknotens nur vereinzelt durch Färbung nach

weisbar. Zwei mit ca. liusengroßcm Stück des Lungenknotens

subkutan infitiertc Meerschweinchen starben 37 bzw. 59 Tage nach

der Infektion an generalisierter, von der Impfstelle ausgehender

Tuberkulose; desgleichen ein mit linsengroßem Stück von Mcdiastinal

drüse infiziertes Meerschweinchen 52 Tage nach der Infektion.

Rd. 18: Lobuläre, käsige, tuberkulöse Bronchopneumonie der

rechten Lunge, tuberkulose Hyperplasie der rcchtseitigen bronchialen

Lymphdrlisen mit Verkalkung (hühnereigroßcs Konglomerat von

erbsen- bis walnußgroßcn Vcrkäsnngsherden in der rechten Lunge,

welches sich ziemlich scharf gegen die Umgebung absetzt und

zum Teil von einer bis 2 mm starken grauen, bindegewebigen

Kapsel eingeschlossen ist; rechte obere Bronchialdriisc walnußgroß

mit drei erbsengroßen und mehreren kleineren in Verkalkung be

grifi'enen Verkäsungsherden; Fleisch als bankwtirdig verkauft).

Tuberkelbazillcn sind im Abstrich der Bronchialdriiste‘ in mäßiger

Anzahl, im Abstrich des Lungenknotens nur vereinzelt nachweisbar.

Ein mit ca. linsengroßem Stück der Bronchialdriise subkutan in

fiziertes Meerschweinchen starb 32 Tage nach der Infektion an

generalisierter, von der Impfstelle ausgehender Tuberkulose, des

gleichen ein mit ca. linsengroßem Stück von Lungenknoten infiziertes

63 Tage nach der Infektion.

Rd. 20: Tubcrkulöse Hyperplasic der rechten oberen Bronchial

lymphdrilse und einer Illediastinallymphdrüse mit kleinen Ver

käsungs- und Verkalkungsherden (rechte obere Bronchiallymphdriise

walnußgroß mit zahlreichen hirsekorn- bis linsengroßen, graugelben,

käsigen Knötchen, in der Peripherie kleinste Kalkeinlagerungen;

- bzw. Haselnußgröße ausgebildet hatten.

 

ein linsengroßer Verkalkungsherd in einer Iliediastinallymphdrtise;

Fleisch als bankwiirdig verkauft). Im Abstrich von der verkästen

Bronchiallymphdriise sind Tubcrkelbazilleu reichlich durch Färbung

nachweisbar, im Abstrich von dem verkiisten Herde der Mcdiastinal

driise nur spärlich. Zwei mit linsengroßem Stück der bronchialen

bzw. mediastiualen Lymphdriise subkutan infizierte Meerschweinchen

starben 54 bzw. 49 Tage nach der Infektion an generalisierter, von

der Impfstelle ausgehender Tuberkulose.

Rd. 23: Tuberkulöse Hyperplasie der hinteren mediastinaleu

Lymphdrüse mit. Verkäsung (hintere Mediastinaldrüse hühnereigroß

mit käsig erweichtem Zentrum, keine Verkalkung nachweisbar;

Fleisch als bankwiirdig verkauft). Tuberkelbazillen sind im käsig

erweichten Material der Mediastinaldriise vereinzelt durch Färbung

nachweisbar. Ein mit; ca. linsengroßer Masse des käsigen Materials

subkutan infizicrtes Meerschweinchen starb 31 Tage nach der In

fektion an generalisierter, von der Impfstelle ausgehender Tuber

kulose.

Am 14. März 1907 wurden auch noch die vier Kälber ge

schlachtet, wclche im Laufe des zweiten Infektionsversuchs ge

boren und gewissermaßen als Kontrolltiere für die Infcktionsgefahr

während des dritten Infektionsversuchs angesehen werden können.

Sie erwiesen sich sämtlich frei von tubcrkulösen Herderkrankungen.

Was lehrt nun dieser nach Möglichkeit im Rahmen der

natürlichen Verhältnisse gehaltene Infcktionsversnch?

Wie die Schlachtung der drei nicht immunisierten Kontroll—

rinder und die Schlachtung der 4 Kälber aus dem letzten Infektions

versuch ergeben hat, war die Gelegenheit zur Ansteckung trotz

des großen Aufwandes an Infektionstiercn nur eine verhältnismäßig

geringe; dann wie aus der beigegebenen tabellarischen Zusammen

stellung der Versuchsergebnisse hervorgeht, war es nur in zwei

Fällen (Rd. 32 und Rd. 33) zur Entwicklung käsigpneumonischer

Lungenherde von wenig erheblicher Ausdehnung bei den Kontroll

tieren gekommen, während sich im dritten Falle (Rd. 31) nur in

einer Mcsenterialdrüse tuberkulöse Herderkraukungen von Walnuß

Das Fehlen tuherkulöser

Herderkrankungen bei den vier Kälbern läßt weiterhin den Schluß

zu, daß auch die beim dritten Infuktionsversuch gewählte Versuchs

anordnung die Ansteckungsgefahr für die Versuchstiere nicht sonder

lich erhöht hat. Es lehren obige Versuche aufs neue, wie schwierig

es ist, die vielgestaltigen Verhältnisse der Praxis in einem Ver

suche künstlich nachzuahmen, zumal wir gegenwärtig noch gar nicht

einmal in der Lage sind, alle für die natürliche Infektion in Betracht

kommenden Faktoren zu übersehen und ihrer Bedeutung nach

richtig einzuschätzen.

Uni so mehr muß es überraschen, daß auch die immuni

sicrten Rinder sämtlich tnberkulöse Herderkrankungen

und zwar durchweg von etwas größerem Umfang als die

nicht immunisicrten erworben haben. Am relativ un

bedeutendsteu erscheinen noch die tuberkulösen Veränderungen

bei Rd. 23 und Rd. 20, die sich auf die mediastinalen bzw.

bronchialen und mediastinalen Lymphdriisen beschränken, während

bei Rd. 18 neben ciner an sich nicht erheblichen Bronchialdriisen

tuberkulose ein hiihnereigroßer, kitsig pncumonicher Lungenhcrd

und bei Rd. 17 neben einem eben solchen Lungenherde eine arm’

starke tuberkulöse Hyperplasie der Mediastinaldriisen zugegen war.

Von Interesse ist hierbei weiterhin die Feststellung, daß gerade

dasjenige Versuchsrind (Rd. 20), bei welchem die Immunisierung

nach der von v. Behring gegenwärtig vertretenen Auflassung

nicht ganz einwandfrei durchgeführt wurde, noch relativ am besten

abgeschnitten hat, während ein anderes (Rd. 18), welches nicht nur

vorschriftsmäßig in sehrjugendlichem Alter immunisiert war, sondern

dessen Tuberkulosefreiheit auch noch durch eine Tuberkulinprobe

vor der Schutzimpfung ausdrücklich festgestellt worden war, eine

weit umfangreichere tuberkulöse Erkrankung erworben hatte (vgl.

die tabellarische Übersicht).

Am umfangreichsten erwiesen sich die bei Rd. 17 ermittelten

tuberkulösen Veränderungen. Wenn es auch schwer sein dürfte,

den Anteil nachträglich noch zu bestimmen, welchen die bereits

vor Ausführung der Schutzimpfung durch die positiv ausgefallene

Tuberkulinprobe angezeigte tuberkulose Ilerderkrankung an diesen

Veränderungen trägt, so beweist der Ausgang des Versuchs doch



674 BERLINER TIERÄRZTLICIEIE WOCHENSCHRIF’I‘. N0. 37
  

   

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tabellarische Übersicht über die Vcrsuchsergebnissc.
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A. Immunisierte Rinder.

1 Rd. 17 i3 III. 26. Illfillllß. VIL'1 J.4M.I 12. V. + -— — — — — + ‘26. II Lunge: ein hühnereigroßer, kä.sigcr

männlich; 1904 i 1904 l 1901 280 kg} 1005 i i 1907 Knoten im linken Hauptlappen. _

(kastriert) + (3 M.) l = — ‘ 3 J. Bronchiallymphdrüsen link_erserts

Angler l ‘ 1 , , 2 M. fauststark,verkäst mit Kalkemlage

‘Kreuzung ‘ ‘ » 531 kg rungen; rechterseits zwei erbsen

; ‚ ‚ \ gro e Kalkeinlagerungen.

j l . i Itlediastinallymphdrüsen: ein 20 cm

l i , lau es, armstarkes Konglomerat

i I ‘ ; vor äster, z. T. verkalktcr Knoten

‚ l bildend.

l Meerschweinchcnimpfung von allen

‘ k Teilen positiv.

21 Bd. 18 3. III. ‘.26. III 0 16 VII.1J.3M. 12. V. — — — ‚ — — — —— 26. II. Lunge: ein hühnereigroßer, käsiger

~männlich| 1904 i 1904 1901: 210 kg 1905 1907 Knoten im rechten Hauptlappen,

(kastriert)= l(6 \v~) — s .. z. T. eingekapselt.

\’oigt- i ' 1 M. Drei erbsengroße und mehrere

länder ‘ 489 kg kleinere käsige Herde mit Kalk

lx'reuzung ' einlagerungen in einer vergrößerten

; \ 1 Bronchiallymphdrüse.

i i l ' Meerschweinchenimpfung von allen

= , ~ Teilen positiv.

3 Bd. 20 + 14 VI. II 7.XII. 1J. 4M. 12. V. + l —- — i — -— ? —- 26. II. Lunge: frei von tuberkulösen Ver

weiblich 190i 1904 240 kg 1905 l 3 J. änderungen.

Ostfriese (5'/, ‚ — l i 2 M. Zahlreiche hirsekorn- bis linsengroße

Mon.) l 1 471 kg käsige Herde in einer walnußgroßen

. | l Bronchiallymphdrüse mit kleinsten

' f ‚ Verkalkungsherdcn in der Peri

l l l - l pherie.

. » ‘ l Ein Iinsengroßer Verkalkungsherd

“ ‘ in einer Mediastinallymphdrüse.

Meerschweinchenimpfung von allen

1 ‘ Teilen positiv.

Rd. 23 ‘ —:— 4. I. I 7. V. 1J.5M.' 12. V. — — — — — -— — 26. II. Lunge: frei von tuberkulösen Ver

weiblich | 1904 1904 285 kg 1905 I 1907 änderungen.

oßunese' (4 W.) l — 3 J. Hintere Mediastinallymphdrüse

- 3 M. hühnereigroß mit käsig erweichtem

| 507 kg Zentrum.

. Meerschweinchenimpfung positiv.

B. Nicht immunisiertc Rinder (Kontrollrinder).

5 Bd. 31 —:— -:— + —:- IJ.3M. 5. V. — — — ‘22. II. Lun e: frei von tuberkulösen Ver
männlich i 235 kg 1905 + + + + 1907 ändegrungen.

(kastriert) 1 —— 3 J. Ein walnußgroßer, ein haselnuß

Voigt- 1 M. großer und zwei linsengroße käsige

‚Iändel‘ 561 kg Herde mit spärlichen Kalkeinlage

krellwng rungen in einer Mesenteriallymph

‚ drüse.

‘ , Meerschweinchenimpfung positiv.

6 Rd. 32 -.- , + + + 1 J.3M. 5. 1’. -— — 22. II. Lun e: ein kleinwalnuß oßerweiblich 260 kg 1905 + + + + + 1907 käsi‘ger Knoten. gr

Votgt- — 3 J. Fünf linsengroße käsige Herde in

‚länder 1 M. den etwas vergrößerten Bronchial

Ixrcuzung l 432 kg lymphdriisen.

l Fünf hirsekorn- bis linsengroße

1 ‚ käsige Herde in den Portallymph

, drüsen.

1 Meerschweinchenimpfung von allen

1 y Teilen positiv.

7I Bd. -;- —-.— -:—, —:— IJ.2M. 5. V. + + + — + + — 22. II. Lun e: fünf erbsen- bis haselnuß

| weiblich 200 kg 1905 ~ 1907 gro e kttsige Knoten.

\Olgt- — 1 3 J. Ein erbsengroßer verkalkter und ein

| rl:tnder ‚ 1 440 kg, Iinsengroßer käsiger Herd in den

Ihreuzung | l I ‘ l | vergrößerten Mediastinallymph

' ' l , | drüsen.

l i ‘ ; i Ein walnußgroßer käsiger Knoten

‘ l \ , in einer Mesenteriallymphdrüse.

‘ , ' Itieerschweinchenimpfung von allen

' I ‘ l '- i l l Teilen positiv. .
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andererseits, daß von einer günstigen Einwirkung der Schutz

impfung auf den schon vorhandenen tuberkulösen Herd nicht die

Rede sein kann.

Dagegen ist die Annahme nicht ganz von der Hand zu weisen,

daß bei den immunisiertcn Tieren wenigstens zur Zeit des ersten

Infektionsversuches (Frühjahr bis Herbst 1905) noch ein gewisser

erhöhter Schutz gegenüber der natürlichen Ansteckung bestanden

hat.‘ Hierfür spricht in erster Linie der Ausfall der am Ende des

ersten Infektionsversuches zur Ausführung gelangten Tuberkulin

probe (s. die tabellarische Übersicht). Weniger beweisend ist das

Fehlen älterer tuberkulöscr Herde wenigstens bei den Rindern 18,

20 und 23, da auch bei den nichtimmunisierten Rindern keine Ver

änderungen gefunden wurden, die mit Sicherheit auf den ersten

Infektionsversuch zurückgeführt werden könnten. Mag es daher

auch unentschieden bleiben, ob bei Schlachtung der Versuchstiere

unmittelbar nach Abschluß des ersten Infektionsversuchcs ein für

die Beurteilung der Schutzimpfung günstigeres Ergebnis erzielt

wäre, darüber kann kein Zweifel sein, daß nach Abschluß

des ganzen durch zwei Jahre fortgesetzten Versuches

eine erhöhte Widerstandsfähigkeit der immunisierten

Tiere, wie überhaupt ein merkbarer Unterschied indem

Verhalten der immunisierten und nichtimmunisierten

Rinder gegenüber einer keineswegs besonders hoch

gradigen natürlichen Tuberkuloseansteckung nicht zu

konstatieren war.

Wie bewährt sich das Sehutzimpfungsverfahren bei der praktischen

Bekämpfung der Rindertuberkulose?

Bereits in der Einleitung habe ich darauf hingewiesen, daß es

im gegenwärtigen Augenblick bei der Kürze der seit Einführung

des v. Behringschen Tuberkuloseschutzimpfungsverfahrens in die

Praxis verflossenen Zeit noch nicht möglich ist, ein abschließendes

Urteil über den Wert des Verfahrens für die praktische Bekämpfung

der Rindertuberkulose abzugeben. Wenn ich es trotzdem unter

nehme, im Ansehluß an den im ersten Teile näher beschriebenen

verstärkten natürlichen Infektionsversuch auch über unsere in der

Praxis mit dem obigen Verfahren gesammelten Erfahrungen zu

berichten, so geschieht es, weil auch hier ein auffallendes Mißver

hältnis zwischen den erwarteten und den tatsächlich festzustellenden

Erfolgen schon jetzt hervorgetretcn ist.

Wir haben Anfang Januar 1904 mit den Tuberkuloseschutz

impfungeu in der Praxis begonnen. Die Impfungen waren für die

Tierbesitzer völlig kostenlos. Als einzige Gegenleistung verlangten

wir die vorgeschriebenen Temperaturmessungen zwei Tage vor und

fünf Tage nach der Schutzimpfung, regelmäßige Wägung der Impf

linge, wenn möglich in 14tügigen Zwischenräumen, und umgehende

Benachrichtung, wenn eines der geimpften Tiere verendete oder

zur Schlachtung kam. Die Kontrolle der Sektionen bzw. Schlach

tungen war ebenfalls für‘ die Besitzer kostenfrei.

Wir begannen unsere Versuche auf zwei größeren Zuchtwirt

schaften in der Altmark und dehnten sie allmählich auf insgesamt

acht Güter aus, von denen die Mehrzahl im Königreich Sachsen

(Kreishauptmannschaft Leipzig) gelegen ist. Es kam uns bei der

Auswahl der Güter besonders darauf an, verschiedene wirtschafrliche

Verhältnisse zu berücksichtigen. Es finden sich daher unter den

Versuchsgütern neben reinen Zuehtwirtschafteu auch Wirtschaften

mit nur teilweiser eigener Nachzucht und unter diesen wieder

solche mit und ohne Wcidebetrieb bzw. Jungviehweiden. Auch

haben wir nach Möglichkeit solche Güter bevorzugt, bei denen

wir der verständnisvollen Mitarbeit der Besitzer oder ihrer Stell

vertreter von vornherein sicher sein konnten. Es sind daher die

nachstehenden Versuche überwiegend unter Verhältnissen durch

geführt, wie man sie bei einer allgemeinen Einführung der Schutz

impfung tatsächlich nur in Ausnahmefällen antrifi‘t. Der Wert unserer

praktischen Schutzimpfungen liegt daher auch weniger in der Zahl der

Einzelimpfungen, als vielmehr in der sorgfältigen Ueberwachung der

Impflinge, in den wiederholt zur Ausführung gelangten Tuberkulin

nachprüfungen und in der gewissenhaften Kontrolle des Sektione

hefundes bei Schlachtungen und Todesfällen.

Auf sieben Gütern war es möglich, die Tuberkulose

verseuchung. vor Beginn der Schutzimpfung genau zahlenmäßig

 

festzulegen. Die ermittelten Tuberkulosezifi'ern schwankten zwischen

43,8 und 100 Proz.

In den drei Berichtsjahren (1904 bis 1906) wurden insgesamt

213 Rinder mit Bovovaccin genau nach Vorschrift sehutzgeimpft.

Zehn Rinder starben vor Ausführung der zweiten, bekanntlich drei

Monate nach der ersten vorzunehmenden Impfung. Von diesem

wurden sechs seziert. Die Sektion ergab dreimal Darmentzündung

und einmal Leukämie. Tuberkulöse Veränderungen wurden bei

keinem Tier festgestellt. In den vier nicht sezierten Fällen gaben

die Besitzer Darmentzündung als Todesursache an. Bei 203 Tieren

wurde die Schutzimpfung vorsehriftmäßig zu Ende geführt.

Nur in einem Falle von Lungenentzündung konnte der Tod

des Impflings in ursächlichen Zusammenhang mit der unmittelbar

voraufgegangencn Schutzimpfung gebracht werden. Es war dieses

das einzige Mal, wo die Schutzimpfung in einem mit Kälber

pneumonie infizierten Bestand vorgenommen wurde.

Die Entwicklung der Impflinge nach der Schutz

impfung war fast ausnahmslos eine gute. Einzelne Besitzer

erklärten sogar bestimmt, daß seit Einführung der Schutzimpfung

das Aussehen des Jungviches wie überhaupt der Gesundheitszustand

des selbstgezogenen Nachwuchses erheblich besser geworden sei.

Die Gewichtszunahme wurde von den meisten Besitzern durch regel

mäßige Wägungen kontrolliert.

In zwei Fällen wurde auf Wunsch des Besitzers (Versuchs

gut III) die zweite Impfung wegen mangelhafter Entwicklung der

Impflinge bis zum nächstfolgenden Impftermin (6 Monate nach der

ersten Schutzimpfung) hinausgeschoben, doch war auch in diesen

Fällen die spätere Entwicklung der lmpflinge eine normale. In

allen übrigen Fällen fand die zweite Impfung vorschriftsmäßig drei

Monate nach der ersten statt.

Um möglichst zahlreiche Unterlagen für die Beurteilung

der eventuellen Schädlichkeit des lmpfverfahrens zu er

langen, haben wir die Besitzer der Versuchsgüter wiederholt ge

beten, uns von jedem einzelnen Fall Kenntnis zu geben, in dem

nach ihrer Meinung ein Impfling in der Entwicklung hinter seinen

Altersgenossen zurückbleibt. Es fanden aus diesem Anlaß ins

gesamt 5mal Erhebungen statt:

Vier Rinder wurden zur weiteren Beobachtung vom Veterinär

institut angekauft und geschlachtet. In zwei Fällen hatte sich der

Gesundheitszustand nach kürzerer Beobachtungszeit bereits derart

gebessert, daß die betreffenden Tiere zur Zeit der Schlachtung

keinerlei Krankheitserscheinungcn mehr zeigten. Bei der Schlachtung

erwies sich das eine Tier völlig frei von tuberkulösen Verände<

rungen, während das andere eine erbsengroße und mehrere steck

nadelkopfgroße Kalkeinlagerungen in einer Mesenteriallymphdrüse

aufwies. Ein Tier, welches zwei Monate nach der zweiten Schutz

impfung gemeinsam mit mehreren nicht immunisierten Rindern auf

der Weide an Bronchitis erkrankte, starb vor der Einlieferung in

das Institut. Die Sektion ergab Bronchitis und Bronchopneumonie.

Bei dern vierten, nach Meinung des Besitzers im Anschluß an die

Schutzimpfung kümmernden Rinde ergab die Schlachtung als

Krankheitsursache einen doppelfaustgroßen,‘ mit übelriechendem

Eiter prall gefüllten Abszeß in der rechten Lendengegend (Nabel

infektion). Bei dem fünften Rind endlich, desseutwegen Er

hebungen stattfanden, hatte sich der Gesundheitszustand im An

scbluß an die sechs Monate nach der ersten vorgenommene zweite

Schutzimpfung derartig günstig entwickelt, daß der Besitzer sich

nicht entschließen konnte, das im übrigen schön gewachsene Tier

zum Schlachten zu verkaufen.

Was lehren die Tuberkulinprüfungen über

die Wirksamkeit des Sekutzimpfungsverfahrens?

Um ein Urteil über die Wirksamkeit der Schutzimpfung zu er

langen, wurden Ende 1906 bzw. Anfang 1907 auf den Versuchs

giitern Tuberkulinprüfungen bei den noch vorhandenen vor

schriftsmäßig immunisierten Rindern ausgeführt. Es wurden ins

gesamt l4t€ Rinder mit Tuberkulin geprüft. Von diesen reagierten

56 = 37,8 Proz.

Als Reaktion haben wir, entsprechend dem vom Referenten

auf dem VIII. internationalen tierärztlichen Kongreß in Budapest

erstatteten Referate, iede 40° C überschreitende Erhöhung der

Körpertemperatur aufgefaßt und den Reaktionen noch alle

es
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Temperaturerhöhungen über 39,5° C bis 40° C zugezählt, bei

denen die Gesamterhebung gegenüber der höchsten Temperatur

vor der Injektion mindestens 1° C beträgt.

Auf die verschiedenen Altersklassen verteilen

reagierenden Tiere, wie folgt:

von 70 Rindern im Alter von l/‚—1‘/, Jahren reagierten 19 = 27,1 °/„

sich die

v rv n „ n 11/2—'2 ‚n v : 4479 O/O

n 26 n n n r; 2_31/2 n n 15 = 57,7 o/o

n 3 r‘ '! n r! 31/2_41/2 v 71 0 = 0 O/O

Bilden wir, entsprechend der Nutzung der Rinder, nur

zwei Altersklassen, nämlich eine für die Rinder im Alter von l/2

bis 2 Jahren und eine für‘ die über 2 Jahre alten Rinder, so

reagierten von 119 bis 2 Jahre alten Rindern 41 = 34,5 Proz. und

von 29 über 2 Jahre alten Rindern 15 = 51,7 Proz.

Bei 81 Rindern war mindestens 1 Jahr nach der letzten

Schutzimpfung verflossen. Von diesen reagierten 87 = 45,7 Proz.

Bei 67 Rindern waren erst 2—9 Monate nach der letzten Schutz

impfung verti0ssen. Es reagierten von ihnen 19 = 28,4 Proz.

Diese Zahlen entsprechen dnrchaus'den Vcrseuchungsprozenten,

die man auch ohne Anwendung des Schutzimpfungsvert'ahrens in

stark tuberkulösen Rinderbeständen anzutreffen pflegt. Es ist

daher die Schutzimpfung ohne erkennbaren Einfluß auf

die mit dem Alter und der gesteigerten wirtschaftlichen

Ausnutzung zunehmende Tubcrkuloseverseuchung des

Nachwuchses geblieben.

Angesichts dieses Ergebnisses war selbstverständlich eine

Nachprüfung der Frage nötig, ob die Tuberkulinprobe

auch bei den schutzgeimpften Rindern ein einiger

maßen sicheres Hilfsmittel zur Feststellung der Tuber

knloseverseuchung ist.

Bereits in meiner ersten Veröffentlichung über die Nach

prüfung des v. Behringschen Tuberkuloseirnmunisierungsver

fahrens habe ich darauf aufmerksam gemacht, daß der negative

Ausfall der Tuberkulinprobe bei den mit abgeschwächten

Rinder- bzw. Menschentuberkelbazillen vorbehandelten Rindern

kein zuverlässiges Beweismittel für das Freisein von

tuberkulösen Veränderungen ist, denn bei beiden damals im

Versuch stehenden immunisierten Rindern war die Tuberkulin

probe völlig negativ ausgefallen, obwohl sie tuberkulöse Herd

erkrankungen im Laufe des Versuches davongetragen hatten. Die

gleiche Erfahrung konnten wir bei dem im ersten Teil dieser Ab—

handlung mitgeteilten verstärkten natürlichen lnfektionsversuche

machen. Auch hier erwarben sämtliche immunisierte Rinder tuber

kultise Herderkrankungen, ohne daß zugleich die sonst in der

Regel nicht ausbleibende Tuberkulinliberempfindlichkcit nach

zuweisen war.

Wir vermuteten daher von vornherein, daß auch bei den in der

Praxis ausgeführten Schlachtungen schutzgeimpfter Tiere gelegent

lich einmal trotz negativer Reaktion tuberkulöse Veränderungen

nachzuweisen sein würden, und fanden diese Vermutung auch in

sofern bestätigt, als von 3 innerhalb der drei Berichtsjahre ge

schlachteten schutzgeiinpften Rindern, welche bei einer kurze Zeit

vor der Schlachtung ausgeführten Tuberkulinprobe keine Reaktion

gezeigt hatten, zwei sich trotzdem mit Tuberkulose behaftet er

wiesen. Betreffs der Einzelheiten muß ich auf die in der Original

abhandlung enthaltene Übersicht über 19 bei verendeten oder ge

sohlachteten immunisierten Rindern ermittelte Obduktionsbefunde

verweisen. .

Ganz anders liegen die Verhältnisse bezüglich der Bewertung

der positiven Tuberkulinreaktion als Beweismittel für

das Vorhandensein tuberkulöser Herderkrankungen.

Hier können wir v. Behring und seinen Mitarbeitern völlig bei

pflichten, wenn sie das Tuberkulin, vorausgesetzt, daß es frühestens

1 Jahr (nach unseren Erfahrungen schon 3/4 Jahr) nach der letzten

Schutzimpfung angewandt wird, als ein brauchbares Hilfsmittel

zur Ermittelung des lmpt‘erfolges empfehlen.

in der bereits erwähnten Zusammenstellung der Schlacht- bzw.

Scktionsergebnisse sind 5 Fälle verzeichnet, in denen die betreffen

den Rinder kurz vor dem Tode einer Tuberkulinprobe, und zwar

mit positivem Ergebnis unterworfen wurden. Nur in einem Falle

fand sich keine tuberkulöse Herderkranknng, sondern ein doppel

 

 

fauststarker Abszeß in der rechten Lendengegend, während in

sämtlichen übrigen Fällen die Sektion die mit Hilfe der Tuberkulin

probe gestellte Diagnose bestätigte. Fehldiagnosen dieser'Art

werden bekanntlich auch bei nicht schutzgeimpften Rindern ge

legentlich beobachtet.

Mein Urteil über den Wert der Tuberkulinprobe für die

Prüfung schutzgeimpfter Rinder auf Tuberkulose möchte ich

dahin zusammenfassen, daß der positive Ausfall einer

mindestens 3/. Jahre nach der letzten Schutzimpfung

ausgeführten Tuberkulinprobe mit der gleichen Sicher

heit wie bei nicht schutzgeimpften Tieren für eine

tuberkulöse Herderkrankung spricht, während der

negative Ausfall der Tuberkulinprobe nicht ohne

weiteres als Beweis für das Fehlen tuberkulöser Herd

erkrankungen angesehen werden kann.

Es sind daher auch die oben mitgeteilten Prozente nur als

Mindestzahlen für die tatsächliche Tuberkuloseverseuchung des

Nachwuchses anzusehen, da sich zweifellos auch ein Teil der nicht

reagierenden Tiere bei der Schlachtung als tuberkulös erweisen

würde. Jedenfalls wird hierdurch die kleine Zahl von reagieren

den tuberkulosefreien Tieren völlig ausgeglichen, deren Reaktion

durch eine von der letzten Schutzimpfung heniihrende Tuberkulose

überempfindlichkeit und nicht durch eine tuberkulöse Herderkrankung

bedingt ist.

Wie wenig iihrigens diese keineswegs bei allen schutzgeimpften

Tieren in gleicher Weise auftretende 'I‘uberkulinüberempfindlichkeit

für das gesamte Prüfungsergebnis praktisch von Bedeutung ist,

geht aus der Tatsache hervor, daß wie schon erwähnt. von

67 Rindern, bei denen erst 2-—9 Monate nach der letzten Schutz

impfung verflossen waren, nur 19:28,4 Proz. reagierten. während

von 81 Rindern, bei denen mindestens 1 Jahr nach der letzten

Schutzimpfung verflossen war, 37 = 45,7 Proz. eine positive

Reaktion zeigten.

Unter den 148 vorschriftsmäßig immunisierten, mit Tuberkulin

nachgeprüften Rindern befanden sich nur 18, bei denen vor Aus

führung der Schutzimpfung eine Tuberkulinprobe vor

genommen und negativ ausgefallen war. Von diesen 18 Tieren

reagierten bei der später vorgenommenen Kontrollimpfung 7=38,8 °/„.

Bei ö reagierenden Rindern war mehr als 1 Jahr nach der zweiten

Impfung vergangen.

Nach dieser mehr summarischen Übersicht über unsere Versuchs

ergebnisse dürfte es sich lohnen, noch einen Blick auf die Erfolge

zu werfen, welche im einzelnen auf den verschiedenen

Gütern unter Einwirkung der so verschiedenartigen wirtschaft

lichen Verhältnisse erzielt worden sind. Die Unterlagen für‘ diese

Betrachtung sind als Anhang der Originalabhandlung beigegeben.

Versuchsgut VIII, bei dessen Viehbestand eine Nachprüfung mit

Tuberkulin nicht stattfand, scheidet für diese Betrachtung aus.

Das günstigste Resultat wurde auf dem Versuchsgut IV erzielt,

welches den kleinsten Viehbestand (18 Stück) aufwies und von

allen Versuchsgiitern schon zu Anfang die kleinste Tuberkulose

zifl'er hatte, nämlich 43,8 Proz., berechnet von den über 6 Monate

alten Rindern. Der Besitzer besorgte den Kuhstall mit seinen

Familienangehörigen in der Hauptsache allein und kam allen von

uns getroffenen Anordnungen mit der peinlichsten Gewissenhafrigkeit

nach. Es entgingen ihm auch nicht leicht Veränderungen im

Ernährungszustande oder im sonstigen Verhalten der Rinder, über

deren Bedeutung er sich nach Möglichkeit durch Rücksprache mit;

seinem Tierarzt oder mit dem die Impfungen ausführenden Instituts

assistenten unterrichtete. In welchem Maße es dem intelligenten

Besitzer gelungen war, schon vor unserem Eingreifen trotz des nicht

gerade kleinen l’rozentsatzes reagierender Tiere Fälle von offener

Tuberkulose rechtzeitig auszumerzen, geht aus der Tatsache hervor,

daß von dem gesamten Jungvieh bis zu 2 Jahren (1 Bulle und

7 Färsen) bei Beginn der Schutzimpfung kein einziges auf Tuber

kulin reagierte, obwohl nur ein gemeinsamer Stall für das gesamte

Vieh zur Verfügung steht. Wie aus der im Anhang der Original

abhandlung enthaltenen Übersicht hervorgeht, wurden "on den 19

im Laufe von 2‘/‚ Jahren immnnisierten Rindern 3 geschlachtet

und frei von tuberkulösen Veränderungen gefunden. Die übrigen
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‘Schlachtung gelangten Rinder hat nun ergeben.

‘Fällen (47,4 Proz.) tuberkulöse Veränderungen vorhanden waren,

16 wurden mit Tuberkulin geprüft. Es reagierte nur eins (6,25 Proz.),

welches sich bei der Schlachtung tuberkulös erwies.

Da wir ein derartig günstiges Ergebnis auf keinem der übrigen

Versuchsgüter zu verzeichnen haben, so gehen wir wohl nicht fehl

in der Annahme, daß in diesem Falle besondere, nicht in der

Schutzimpfung begründete Umstände mitbestimmend für den

günstigen Ausgang gewesen sind.

Ganz anders stellen sich, wie schon angedeutet, die Ergebnisse

auf den übrigen Versuchsgütern dar. Am relativ besten schneiden

noch die beiden reinen Zuchtwirtschaften mit Weidegang für das

gesamte Vieh (Versuchsgut I und II) ab. Hier wurden drei Jahre

nach Beginn der Schutzimpfung insgesamt 41 immunisierte Rinder

mit Tuberkulin geprüft, von denen 15 : 36,6 Proz. reagierten, und

zwar von den 3/,—1 Jahr alten Tieren 16,6 Proz., von den l‘/,l bis

2 Jahre alten Tieren 41,7 Proz. und von den 2—3‘/, Jahre alten

Tieren 63,6‘ Proz.!

Ganz ähnlich liegen die Verhältnisse auf den Versuchsgütern

III und VII, welche wenigstens für das Jungvieh noch einen regeh

mäßigen Weidegang aufrecht erhalten. Während auf dem Versuchs

gute III, woselbst bereits eine größere Zahl über zwei Jahre alter

Rinder geprüft werden konnte, von 37 immunisierten Rindern

16 = 43,2 Proz. reagierten, befanden sich auf dem Versuchsgut VII,

woselbst erst 1 Jahr später mit der Schutzimpfung begonnen wurde

und dementsprechend in der Hauptsache jüngere Rinder geprüft

wurden, unter 18 immunisierten Rindern nur 5 =": 27,8 Proz.

reagierende. Das Verhältnis wird aber sofort auch auf dem

Versuchsgut VII ein ungünstigeres, wenn wir die 6 älteren Rinder

(von 1‘/,—2 Jahren) für sich allein berücksichtigen, denn von diesen

reagierten bereits 3 = 50 Proz. Unter den immunisierten Rindern

des Versuchsguts III befanden sich zufällig 13 mit Tuberkulin vor

geprüfte und reaktionsfrei befundene Rinder. Von diesen reagierten

‚bei der Nachprüfung 7 = 53,8 Proz.

Am allerungünstigsten waren die erzielten Ergebnisse auf den

Vcrsuchsgütern V und VI mit intensiverMilchwirtschaft und dauernder

Stallhaltung auch für das Jungvieh. Wenn auch die Zahlen bei

der relativ kurzen Beobachtungszeit nur klein sind, so reden sie

doch eine deutliche Sprache. Von 14 schutzgeimpften Rindern

‚des Versuchsguts V reagierten 8 = 57,1 Proz. und von 22 schutz

geimpften Rindern des Versuchsguts VI reagierten 11 = 50 Proz.

Noch deutlicher tritt der Mißerfolg hervor, wenn wir nur die über

1‘‚’‚ Jahre alten Rinder in Betracht ziehen, bei denen nach der

letzten Schutzimpfung mindestens 1 Jahr verflossen war. Es kommen

dann 10 Rinder im Versuchsgut V in Betracht, von denen 7 = 70 Proz.

reagierten, und 7 Rinder im Versuchsgut VI, von denen 5 = 71,4 Proz.

eine positive Reaktion zeigten.

Es kann hiernach keinem Zweifel unterliegen, daß

nach dem Ergebnis der Tuberkulinprobe wenigstens bei

den VersuchsgüternV und VI ein völliges Versagen der

Schutzimpfung unter den angegebenen Verhältnissen,

bei den übrigen, mit Ausnahme des besondere Ver

hältnisse aufweisenden Versuchsguts IV, zum mindesten

kein nennenswerter Rückgang in der Tuberkulosen

ansteckung des Nachwuchses zu verzeichnen ist.

Wie stellen sich die Verhältnisse dar, wenn

wir die Schlachtungs- bzw. Sektionsergebnisse der

Beurteilung zugrunde legen?

Durch Sektion bzw. Schlachtung konnten bis jetzt im ganzen

19 Fälle kontrolliert werden. Sie sind übersichtlich nach Ver

suchsgütern geordnet, im Anhang am Schluß der Originalabhand

lung mitgeteilt. Die Kontrolle erfolgte meist direkt an Ort und

Stelle durch uns selbst oder durch einen anderen mit der Sach

lage vertrauten Tierarzt; in einigen Fällen sind uns auch Teile

der erkrankten Organe zur Nachprüfung zugeschickt worden. Die

Art der Kontrolle ist aus der Zusammenstellung in jedem einzelnen

Fall ersichtlich. Auch sind in der Zusammenstellung alle Einzel

heiten, die für die Beurteilung Interesse ‘haben, mitgeteilt.

Die Untersuchung der genannten 19 zur Sektion bzw.

daß ‘in neun

und zwar:

entwickelte sich auch sonst völlig nach Wunsch.

.Tuberkuloseinfektion ist daher mit einiger Sicherheit auszuschließen.

 

Fünfmal generalisierte Tuberkulose,

zweimal Brunchialdrüsentuberkulose,

einmal Lungentuberkulose,

einmal ll[esenterialdriiscntuberkulose.

In zehn Fällen (52,6 Proz.) fanden sich keinerlei tuberkulöse

Veränderungen vor (zwei Todesfälle und acht Schlachtuugen).

In vier Fällen war der Schutzimpfung eine Tuberkulinprobe

vorausgegangen, welche negativ ausgefallen war. Bei diesen wurde

in ‚einem Fall generalisierte Tuberkulose festgestellt. In den übrigen

drei Fällen wurden tuberkulöse Veränderungen nicht ermittelt. ,

Von den 19 sezierten bzw. geschlachteten Rindern standen:

8 im Alter von 2—3‘/4 Jahren,

4 n i’! n n

7 ,. „ „ l/,—1 Jahr.

Von besonderem Interesse sind zunächst die fünf Fälle von

generalisierter Tuberkulose.

In drei Fällen (Nr. 2, Rind von 14 Monaten; Nr. 4, Rind von

1 Jahr 7 Monaten; Nr. 5, Rind von 9 Monaten) zeigten die Rinder

schon verhältnismäßig bald nach Beendigung der Schutzimpfung

Erscheinungen der Tuberkulose. Es besteht der Verdacht, daß

diese Rinder bereits vor der Schutzimpfung tuberkulöse Herd

erkrankungen gehabt haben (angeborene oder frühzeitig erworbene).

Es gilt dieses besonders von dem unter Nr. 5 aufgeführten Rinde,

welches erst im Alter von 3 Monaten erstmalig schutzgeimpft

wurde und hierbei mit hohem (41,30 C), 2 Tage anhaltendem Fieber

reagierte (Reaktionsgrad II). Für diese Annahme spricht weiter

noch der hohe Grad der tuberkulösen Veränderung bei den noch

jugendlichen Tieren und die besondere Form der Erkrankung

(Serosentuberkulose), welche nach unseren Erfahrungen in dieser

Ausdehnung bei jugendlichen Tieren meist als angeborene Tuber

kulose (Plazentarinfektion) gedeutet werden muß. Weiter lehren uns

die mitgeteilten Fälle, daß vorhandene tuberkulöse Herde durch

die Schutzimpfung nicht immer günstig beeinflußt werden. Eher

dürfte man sogar versucht sein, der Schutzimpfung unter gewissen

Voraussetzungen eine Beschleunigung des tuberkulösen Prozesses

zuzuschreiben, eine Auffassung, die besonders in den Fällen 2 und

5 nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen ist und uns gegen—

über seinerzeit auch nachdrücklich von den Besitzern geltend

gemacht wurde.

Der vierte Fall von generalisierter Tuberkulose (Nr. 11, Rind

von 21/4 Jahren) betrifft ein im Alter von 4 Monaten erstmalig

schutzgeimpftes Rind, welches auf die Impfung ebenfalls mit hohem

(41,60 C), 6 Tage anhaltendem Fieber, Schüttelfrost etc. reagierte

(Iteaktionsgraid. III). Auch hier liegt somit die Annahme nahe, daß

bei dem fraglichen Tier bereits zurzeit der ersten Schutzimpfung

eine ,.tuberkulöse Hcrderkrankung (angeboren oder erworben) zu

gegen war. Das Tier wurde, ohne daß es klinische Erscheinungen

der Tuberkulose gezeigt hätte, und bevor noch eine erhebliehere

Entwertung desselben eintreten konnte, geschlachtet. Neben be

ginnender Tuberkulose der Lungen und der zugehörigen Lymph

drüsen fanden sich tuberkulöse Veränderungen am Brustbein, in

der Milz und in den portalen Lymphdrüsen. Auch hier kann man,

wenn auch nicht gerade von einer Verschlimmerung, so doch

zweifellos auch nicht von einer günstigen Beeinflussung des tuber

kulösen Prozesses durch die Schutzimpfung sprechen.

Der fünfte Fall von generalisierter Tuberkulose (Nr.7, Rind

.von 3 Jahren) betrifft ein Rind, welches schon bei Lebzeiten,

jedoch erst nahezu 2 Jahre nach Beendigung der Schutzimpfung,

klinische Erscheinungen der Tuberkulose zeigte. Das Rind war

erst im Alter von 8 Monaten erstmalig schutzgeimpft. Es hatte

sich hierbei ebenso wie bei der 6 Wochen früher ausgeführten

Tuberkulinprobe völlig reaktionsfrei erwiesen (Reaktionsgrad O),

Eine vorherige

Trotzdem erkrankte das Tier während der ersten Laktation so

schwer an Tuberkulose, daß es im Alter von 3 Jahren, ohne wieder

trächtig geworden zu sein, verendete. Die Sektion ergab außer

Lungentuberkulose hochgradige Tuberkulose der Gebärmutter, der

Scheide und des Euters. Dieser Fall beweist,_ daß die Schutz

impfung bei älteren Rindern, auch wenn diese auf Tuberkulin nicht

reagieren. keinen sicheren Erfolg verspricht.
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In den vier übrigen, durch Sektion bzw. Schlachtung

festgestellten Tuberkulosefällen waren die tuberkulösen

Veränderungen weniger umfangreich und zum Teil schon in der

Verkalkung begriffen, wobei allerdings zu berücksichtigen ist, daß

es sich fast durchweg um jugendliche Tiere handelt, deren

Konstitution noch nicht durch lange Sfallhaltung und intensive

wirtschaftliche Ausnutzung geschwächt ist.

Es gilt dieses in erster Linie von den zwei Fällen von Brouchial

driisentuberkulose (Nr. 12, Rind von 1 Jahr; Nr. 16, Rind von

10 Monaten), sowie von dem einen Falle von Mesenterialdrüsen

tuberkulose (Nr. 3, Rind von 2 Jahren).

Fall 12 betrifft ein im Alter von 3 Monaten erstmalig schutz

geimpftes Rind, welches auf die Impfung mit hohem (41,30 C),

7 Tage anhaltendem Fieber reagierte (Reaktionsgrad III), sich dann

aber völlig normal weiter entwickelte. Bei der 5 Monate nach

Beendigung der Schutzimpfung vorgenommenen Tuberkulinprobe

reagierte es positiv und bei der 4 Wochen später vorgenommenen

Schlachtung fanden sich drei verkalkte, erbsengroße Tuberkel in

den Bronchialdrüsen als einzige tuberkulöse Veränderungen vor.

Fall 16 betrifft ein im Alter von 4 Wochen erstmalig schutz

geimpftes Rind, welches weder bei der ersten noch bei der zweiten

Schutzimpfung irgendwelche Reaktionserscheinungen zeigte, und

sich völlig normal entwickelte. Die 2 bzw. 5 Monate nach Beendigung

der Schutzimpfung vorgenommenen Tuberkulinproben fielen positiv

aus und bei der 14 Tage nach der letzten Tuberkulinprobe vor—

genommenen Schlachtung wurden als einzige tuberkulöse "er

änderungen drei stecknadelkopfgroße und ein linsengroßer käsiger

Herd in der rechten oberen Bronchialdrüse gefunden. Ein mit

dem käsigen Material subkutan infiziertes Meerschweinchen starb

36 Tage nach der Infektion.

Fall 3 endlich betrifft ein im Alter von vier Monaten erstmalig

schutzgeimpftes Rind, welches auf beide Impfungen mit hohem

(41,3 bzw. 40,8° C), zwei bzw. drei Tage anhaltendem Fieber

reagierte (Reaktionsgrad II), und auch in der Entwicklung längere

Zeit hinter seinen Altersgenossen zurüekblieb. Später war die

Entwicklung völlig normal; Tuberkulinprobe negativ. Bei der

1‘/. Jahr nach Beendigung der Schutzimpfung vorgenommenen

Schlachtung wurden als einzige tuberkulöse Veränderungen eine

erbsengroße und mehrere steckuadelkopfgroße Kalkeinlagerungen

in einer Mescnteriallymphdriise gefunden, die ihre Virulenz für

Meerschweinchen, wie zwei Impfversuche ergaben, noch nicht ein

gebüßt hatten.

Während in den Fällen 3 und 12 die unverhältnismäßig hohe

Reaktion gegenüber der Schutzimpfung die Vermutung nahelegt,

daß die erst im Alter von drei bzw. vier Monaten zum ersten Male

geimpften Rinder bereits vor Ausführung der Schutzimpfung Ge

legenheit gehabt haben, tuberkulöse Herderkrankungen, wenn auch

nur von geringem Umfang, zu erwerben, beweist der im Fall 16

erhobene Befund einer frischen Primärinfektion der Bronchialdrüsen

trotz rechtzeitiger vorschriftsmäßiger Schutzimpfung, daß der Impf

schutz in diesem Fall nicht ausreichend war.

Den nicht zu verkennenden gutartigen Charakter der Lymph

drüsentuberkulose in den Fällen 3 und 12 auf Rechnung der Schutz

impfung zu setzen, liegt nach meinem Dafürhalten kein zwingender

Grund vor, da die Abheiluug einer in der ersten Jugend erworbenen

Lymphdrüsentuberkulose beim Rind erfahrungsgemäß nicht selten

spontan eintritt. Ebensowenig halte ich mich berechtigt, die tuber

kulösen Veränderungen im Fall 16, nur weil sie von geringem

Umfang sind, als unerheblich aufzufassen.

Von Interesse ist endlich auch der vierte der durch Schlachtung

ermittelten Fälle lokaler Tuberkuloseerkrankung bei immnnisierten

Rindern (Nr. 1, Rind von 3‘/, Jahren).

Dieses Tier wurde im Alter von 2‘/2 Monaten erstmalig geimpft

und zeigte weder bei der ersten noch bei der zweiten Schutz

impfung eine beachtenswerte Reaktion (Reaktionsgrad 0 bzw. I).

Seine weitere Entwicklung ließ nichts zu wünschen übrig. Die

erste 13/r Jahre nach Beendigung der Schutzimpfung vorgenommene

Tubcrknlinprobe fiel positiv aus, die zweite ein Jahr später aus

geführte negativ. Bei der 14 Tage nach der letzten Tuberkulin

probe vorgenommenen Schlachtung wurde eine verhältnismäßig

frische multiple tuberkulöse Bronchopneumonie nebst tuberkulüser

 

Hyperplasie der bronchialen und mediastinalen Lymphdrüsen fest

gestellt. Auch in diesem Falle gewährte somit die rechtzeitig und

vorschriftsmäßig ausgeführte Schutzimpfung gegen eine spätere

tuberkulöse Infektion keinen ausreichenden Schutz.

Überblicken wir nach diesen Darlegungen noch einmal die‘ 19,

durch Sektion bzw. Schlachtung kontrollierten Immunisierun'gsfalle,

so bleiben, selbst wenn wir in der rigorosesten Weise sechs Fälle

(Nr. 2, 3, 4, 5, 11 und 12) ausscheiden, bei denen der Verdacht

besteht, daß bereits zur Zeit der. Schutzimpfung tuberkulöse Herd

erkrankungen vorhanden waren, doch noch z wei Fälle übrig, b e i

denen ein Versagen der rechtzeitig und vorschrifts

mäßig ausgeführten Schutzimpfung einwandfrei auch

durch die Obduktion bestätigt worden ist. Wir entnehmen

den Obduktionsbef‘unden weiterhin die Tatsache, daß ein allerdings

erst im Alter von acht Monaten schutzgeimpftes, aber auf

Tuberkulin nicht reagierendes Rind trotz der Schutzimpfung an

ausgebreiteter generalisierter Tuberkulose zugrunde gegangen ist,

und endlich die Erfahrung, daß bei Ausführung der Schutz

impfung bereits vorhandene tuberkulöse Herderkrankungen sicher

nicht immer im Sinne einer Heilung günstig beeinflußt, eventuell

sogar im Sinne einer Beschleunigung des tuberkulösen Prozesses,

d. h. ungünstig beeinflußt werden.

Es sprechen dem nach weder die Ergebnisse der

Tuberkulinprobe bei den schutzgeimpften Rindern,

noch die bis je tzt bei verendeten oder geschlachteten

immunisierten Rindern ermittelten Obduktionsbefunde

dafür, daß es gelingen wird, mit Hilfe des v. Behring

sehen Tuberkuloseschutzimpfungsverfahreus allein die

Ausbreitung der Tuberkulose in stark verseuchten

Rinder-bestünden wirksam zu bekämpfen.

Schlußbetrachtung.

Weder die Ergebnisse des verstärkten natürlichen Infektions

versuches noch die Erfahrung bei der Kontrolle der in der Praxis

zur Durchführung gelangten Immunisierungen berechtigen zu der

Annahme, daß den Rindern durch das v. Behringsche Tuber

kulosesehutzimpfungsverfahren ein ausreichender Schutz gegen die

natürliche Tuberkuloseansteckung verliehen wird.

Es ist möglich, daß bei den schutzgeimpften Tieren eine ge

wisse Zeit hindurch eine erhöhte Widerstandsfähigkeit auch gegen

über der natürlichen Ansteckung besteht (vgl. den Ausfall der

Tuberkulinprobe am Ende der ersten Infektionsperiode im ver

stärkten natürlichen Iufektionsversuch). Zweifellos aber reicht

dieser Impfschutz in der überwiegenden Zahl der Fälle bei fortge-.

setzter oder in längeren Pausen wiederholt eintretender natürlicher

Infektionsgefahr nicht aus, um die Impflinge vor den Folgen der

Ansteckung zu bewahren.

Es erscheint daher aussichtslos, mit Hilfe des

Schutzimpfungsverfahrens allein die Rindertuber

kulose in stark verseuchten Beständen zu bekämpfen.

Weitere Beobachtungen in der Praxis müssen lehren, inwieweit

das Schutzimpfungsverfahren als Hilfsmittel im Verein mit an

deren auf die Verminderung der Ansfeckungsgefahr hinzielendeu

Maßnahmen (Ausmerzung der mit offener Tuberkulose behafteten

Tiere, Aufzucht der Kälber mit pasteurisierter Milch oder mit der

Milch notorisch gesunder Kühe (Ammenmilch), Wiedereinführung

des Weideganges in den verseuchten Beständen zum mindesten für

ads Jungvieh usw.) imstande ist, in dem schweren und mühseligeu

Kampfe gegen die Rindertuberkulose gute Dienste zu leisten.

Referate

Über Chloralbehandlung ferkelfressender Sauen.

Von Tierarzt J. A. Broholm, Vejle bei Fangel.

(Manncdsskrift for Dyrlaeger. Band 18, Heft 9.)

Die in Deutschland weit verbreitete Ansicht, daß Wunden

und Verletzungen oder andere schmerzhafte Leiden der Zitzen

und des Euters die Sauen zum Ferkelfressen veranlassen, hält

Broholm für‘ unrichtig. Er hat viele Muttertiere mit Aktino

. mykose des Euters, mit halbgeborstenen Zitzen und ähnlichen
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Leiden gesehen, welche nicht die geringste Neigung bekundeten,

ihre Jungen zu fressen. Die Raserei der Muttertiere nimmt fast

stets gleichzeitig mit der Geburt ihren Anfang, und die Ferkel

werden gefressen, bevor sie noch zum Saugen gelangt sind.

Unter leichter Chloralnarkose' lassen die Sauen die Ferkel

zum Saugen zu, und darf keine der Ferkel dem Kopf des

Muttertieres zunahekommen; geschieht letzteres, dann wird die

Sau sofort aggressiv. Diese Tatsache spricht nach Br.s

Überzeugung dafür, daß kein örtliches Leiden der

Geschlechtsorgane oder des Magens als Ursache des

Ferkelfressens angesehen werden kann. Br. hat oft eine

Neigung zum Ferkelfressen bei solchen Sauen konstatiert, welche

in bezug auf Euter, Zitzen, Magen und Gebärmutter sich der

besten Gesundheit erfreuten. Br. sieht das Ferkelfressen

als ein Gehirnleiden der Muttertiere an; dies gehe aus

dem ganzen Habitus der Tiere hervor; sie bekunden einen

wilden Blick, hastige Bewegungen, eine abnorme Stimme und

erinnern während der kritischen Zeit in jeder Hinsicht an ein

eingesperrtes, wildes Ranbtier. Nicht allein die Ferkel werden

von ihnen angegriffen, gebissen und mit dem Rüssel gequetscht,

sondern manche Sau geht in ihrer Wut auch den Menschen zu

Leibe.

Viele Tiere lassen eine Disposition zu Störungen der

Gehirntätigkeit erkennen, indem sie nach jeder Geburt in Raserei

verfallen. ‘

Bei der Behandlung der aufgeregten Tiere kann nur ein

wirklich beruhigendes und dabei möglichst gefahrloses Mittel in

Frage kommen; ein solches Mittel besitzen wir in dem Chloral.

Im 16. Band der Maanedsskrift gab Br. an, daß man den

Muttertieren 15*25 g Chloralhydrat verabreichen soll; in der

vorliegenden Arbeit bezeichnet er diese Gaben als zu klein und

empfiehlt auf Grund ausgedehnter Erfahrungen nunmehr, den

Tieren auf 100 Pfund Lebendgewicht 16—18 g Chloralhydrat

zu geben. Eine mittelgroße Sau von 300 Pfund Gewicht würde

hiernach also reichlich 50 g Chloralhydrat, das in warmem

Wasser gelöst wurde, erhalten müssen; einer Sau von 400 Pfund

wären ca. 70 g Chloralhydrat zu verabfolgcn. Nach einer

solchen Dosis tritt tiefer Schlaf ein, welcher 6—12 Stunden

dauert. Die Wirkung des Mittels macht sich in der Regel nach

einer halben Stunde bemerkbar; nur ein einziges Mal verstrichen

zwei Stunden bis zum Eintreten der Wirkung. Hierfür sind

vielleicht individuelle Eigenschaften oder ein stark gefüllter

Magen des Muttertieres verantwortlich zu machen. Trotz des

tiefen Schlafes erhalten die Ferkel genügend Muttermilch und die

San befindet sich bei gutem Appetit sobald sie erwacht.

Leider beginnt die Wut der Tiere häufig von neuem, wenn

die Wirkung des Chlorals nachgelassen hat. In diesem Falle

hat man wiederum Chloralhydrat zu verabreichen; die zweite

Dosis darf aber etwas geringer sein als die erste, vorausgesetzt,

daß die erste Dosis einen mehrstündigen, tiefen Schlaf hervor

gerufen hat. Wurden z. B. zum ersten Male 50 g Chloral

hydrat verabfolgt, dann genügen als zweite Dosis ca. 40 g.

Nach dem zweiten Erwachen sind manche Muttertiere bereits

geheilt; wohl beißen sie noch zuweilen nach den Ferkeln, aber

doch nicht mehr mit der früheren Heftigkeit und bald ist alles

in Ordnung; ja, im Laufe einer halben Stunde kann sich die

Sau in die zärtlichste Mutter verwandeln.

In der Regel sind mehr als zwei Gaben erforderlich, um

das Leiden zu beseitigen. In solchen Fällen wird die Behandlung

 

alle 12 Stunden wiederholt; binnen dreier Tage wird stets eine

völlige Beruhigung des Muttertieres eintreten.

Während der ganzen Kur muß die Sau sorgfältig beobachtet

werden; zweckmäßig ist es, einen Stiefelschaft um den Rüssel

zu binden. ~

Br. bemerkt, daß die von ihm empfohlene, reichliche An

wendung des Chlorals dem Sachverständigen gefährlich erscheinen

könne; er selbst hat sich zuerst gescheut, so große Dosen in

Anwendung zu bringen und auch jetzt noch trägt er Bedenken,

die reichliche Anwendung des Chlorals in jedem Falle für unge

fahrlich zu erklären. Obgleich die von ihm behandelten Tiere

die oben angegebenen Dosen sämtlich gut vertragen haben,

kann man doch möglicherweise Individuen treffen, welchen die

Kur nicht zugemutet werden darf.

Was das Eingeben angeht, so kann dasselbe mit großer

Gefahr verknüpft sein; gelangt nämlich die Chlorallösung in

die Luftröhre, dann ist der Tod des Tieres sicher. Br. war

zweimal Zeuge eines solchen Vorganges. Merkwürdig war, daß

die Tiere sich in beiden Fällen sofort betäubt zeigten; bevor

nochv das Eingeben beendigt war, fielen sie wie leblos um. In

dem einen Falle trat der Tod kurz darauf ein, in dem andern

Falle kam die Sau noch wieder zum Bewußtsein, ging aber im

Laufe weniger Tage an Lungenentzündung zugrunde.

Die gewöhnliche Methode des Eingebens muß verlassen

werden. In den beiden letal verlaufenen Fällen hatte man in

der üblichen Weise eine dünne Tauschlinge um den Oberkiefer

des Tieres gelegt und mittelst dieser Schlinge den Kopf nach

vorn und oben gezogen; ein Stiefelfuß mit abgeschnittenem

Zehenteil wurde dem Tier ins Maul gesteckt und die Medizin

mit größter Vorsicht in den Stiefelfuß hineingegossen. Das

konnte nicht besser gemacht werden, und doch ging es fehl.

Br. gebraucht deshalb jetzt stets ein Magenrohr von der Art

eines dünnen Irrigatorschlauches; das Einleiten des Schlauches

wird in der Weise vorgenommen, daß derselbe zuvor durch

Einführen eines sehr biegsamen, spanischen Rohres zu einer

Art Schlundsonde gestaltet wird. Die Sau muß in der üblichen

Weise mittelst Maulschlinge gehalten werden; das Maul selbst

wird mit einem Maulkeil geöffnet. Nachdem der Schlauch ein

geführt ist, zieht man das spanische Rohr heraus und gießt die

Flüssigkeit leicht und ohne Gefahr mittelst eines Trichters

langsam in das Magenrohr.

Am Schlusse seiner kleinen Abhandlung bittet Broholm

diejenigen Kollegen, welche seine Methode in Anwendung ge

bracht haben, ihm über das Resultat der Behandlung freund

lichst eine Mitteilung zukommen zu lassen. Dr. Stödter.

Beitrag zur pathologischen Anatomie der Bornaschen

' Krankheit.

Von Prof. H. Oppenheim in Berlin.

(Zeltschr. f. lnl‘ektlonskr., pnras. Krnnkh. n. Hyg. d. Haust., Bd. II, S. 148.)

O. fand bei der Untersuchung des Gehirns und Rücken

marks eines an Bornascher Krankheit verendeten Pferdes

namentlich Veränderungen der weichen Häute des Gehirns.

Pia und Arachnoidea zeigen an einzelnen Stellen makroskopisch

sichtbare Verdickungen, die durch starke Zunahme des faserigen

Gewebes bedingt sind. Neben der Faserverdickung besteht

starke zellige Infiltration, namentlich in den der Rinde benach

barten Gebieten. Die Zellen zeigen meist den Charakter der

Rundzellen oder Lymphozyten; an einigen Stellen finden sich

herdförmige Ansammlungen großer, zum Teil mehrkerniger
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zelliger Gebilde. Die Blutgefäße sind teilweise erweitert,

strotzend gefüllt, ihre Wandungen vielfach zellig infiltriert.

Einzelne, scheinbar neugebildete Gefäße sind von der Pia in

die Gehirnrinde gewachsen. — Die Hirnsubstanz selbst zeigt

hauptsächlich in den der Pia anliegenden, seltener in tiefen

Gewebsschichten krankhafte Prozesse, die entweder in Rund

zelleninfiltraten oder ‚in Herden bestehen, die am gefärbten

Präparat bereits makroskopisch sichtbar sind und bei welchen

es sich um einen, auf die nächste Umgebung eines Gefäßes

beschränkten entzündlichen Zustand zu handeln scheint. —

Im Rückenmark finden sich in der grauen Substanz einzelne

Blutungen; die Meningen zeigen ähnliche Veränderungen wie

die des Gehirns, nur in bedeutend geringerem Maße.

Der Gesamtprozeß charakterisiert sich als eine

nicht diffuse, sondern partielle, lokalisierte oder

dissonnierte Meningoencephalitis acuta neu purulenta.

— (2 Tafeln sind beigegeben.) Der‘ klinische und Obduktions

befund zu diesem Falle, erhoben von Prof. Ostertag, ist in

dem dieser Arbeit folgenden Originalartikel niedergelegt und

dort nachzulesen. Richter.

Statistischer Veterinär-Sanitiits-Boricht über die preuß.

Armee, Rapportjahr 1905.

Wegen Morbus maculosus gelangten 35 Pferde zur Be

handlung, 27 wurden völlig geheilt. Als Medikamente wurden

‘Argentum collo‘idale, Jodkalium, Tallianine, Ichthargan, Jod

vasogen in Anwendung gebracht. Die besten Wirkungen scheinen

die Jodpräparate erzielt zu haben.

An Druse erkrankten 150 Pferde (fast nur Remonten).

Der Verlauf war gutartig; nur in einem Falle trat eine

Komplikation (Lungengangriin) auf. "an den angewandten

Behandlungsmethoden ist zu erwähnen, daß Druseserum nur in vier

Fällen injiziert wurde, von denen einer günstig beeinflußt wurde.

Hämoglobinämie wurde bei 57 Pferden konstatiert, von

‘denen 39 völlig genesen. Bei der Behandlung wurde in erster

Linie darauf Wert gelegt, daß die Patienten vermittelst Hänge

zeuges stehend erhalten wurden; im übrigen kamen die be

kannten Medikamente und auch Raebigers Lumbagin zur An

wendung. Eine hervorragend gute Wirkung erzielte kein Mittel.

Ein Pferd, welches unter den klinischen Erscheinungen der

chronischen Ernährungsstörung sowie der Brnst- und Bauchfell

entzündung erkrankt war, zeigte sich nach seinem Tode als mit

Tuberkulose behaftet. Letztere hatte die Pleura, das

‘Peritoneum, die zugehörigen Lymphdriisen, sowie die Hirnhiiute

ergriffen.

Bei den 55 an Tetanus erkrankten Pferden dürfte die

Behandlung am meisten interessieren:

Behandlung:

ohne Medikamente 9 Pferde, davon geheilt 6, gestorben 3

mit Tetanus-Antitoxin 9 „ „ „ 2 „ 7

„ Chloralhydrat 6 „ „ —- „ 5

„ Karbolsäure 4 „ „ l 3

., Tallianine 3 „ 1 2

„ Morphium 1 n n _" 1

„ Curare 1 „ ‚. „ -v „ 1

.‚ Kali hyper

manganic. 1 „ ,. ,. — ‘ „ 1

„ ln.fusion von

Kreolin und _

Alkohol per es l „ ., „ 1 „ ——

 

In einer in Frankfurt a. M. garnisonierenden Abteilung

wurde wegen des gehäuften Auftretens des Tetanus die Anti‘

toxin-Schutzimpfung bei 300 Tieren vorgenommen. Von den

Impflingen erkrankte keiner, während verschiedene nicht ge

impfte Tiere dem Tetanus zuin Opfer fielen.

An Augenkrankheiten litten 540 Pferde. Die meisten

von ihnen zeigten Wunden und Quetschungen des Auges bzw.

dessen Schutz'organe, 22 akuten Bindehautkatarrh, 128 Hom

hauttrübung, 25 Entzündung der Iris und Chorioidea, 93 perio

dische Augenentzündung, 4 grauen Star, 3 schwarzen Star.

Die Krankheiten des Verdauungsapparates bezifl‘erten

sich auf 4735, davon sind völlig geheilt 4147, gebessert 5, aus

rangiert 4, gestorben 570, getötet 3. Die meisten Erkrankungen

entfielen auf Kolik (4383). Die Behandlung der letzteren

ist mit den üblichen Mitteln geschehen, Chlorbaryum 1md Eserin

wurden weniger oft angewandt als früher, Arecolin dagegen hat

eine Bevorzugung erfahren. '

Von Hufkrankheiten wurden 2800 Pferde befallen, da

von genesen völlig 2595. Krankheiten der Bewegungs

organe zeigten 11 400 Pferde, von welchen die meisten (5163)

an Affektionen der Muskeln, Sehnen, Sehnenscheiden und

Schleimbeutel erkrankt waren. J. Schmidt.

Ein Einwicklungsverfahren, um den vorgefallenen

Uterus bei der Kuh in seine normale Lage zu bringen.

Von Tierarzt Bru in Candecoste.

(Revue de Toulouse, 1. Juli 1907.)

Im Jahre 1862 hat Coculet ein Verfahren bekannt gegeben,

das darin bestand, den vorgefallenen, mit Blut vollgefiillten

Uterus in ein Stück Leinwand einzuwickeln, wie ein Kind in

seine Windeln, und lauwarmes Wasser darüber zu gießen. Ein

anderes Verfahren hat Bigoteau veröffentlicht, der den Uterus

mit etwa zehn Handtüchern fest umwickelte, von denen er immer

eines vor das andere legte und nachher kaltes Wasser dar

über goß.

Der Verfasser hat diese Verfahren verbessert. Dazu ver

wendet er zwei Leinentiicher und folgenden leicht herzustellenden

Apparat. Er nimmt einen viereckigen Stock von einem Meter

Länge und einer Breite von 2—3 cm, dessen Kanten etwas

stumpf gemacht werden sind Das eine Ende fügt er fest in

ein etwa 40 cm langes Querholz hinein, so daß das Ganze die

Form eines T bekommt. Das Querholz dient als Handhabe, um

den Stiel kräftig herumdrehen zu können.

Die Kuh wird nun auf einen nach vorn stark abschüssigen

Boden gestellt, die Gebärmutter mit schwachem, lauwarmem

‘Karbolwasser gereinigt, und ein Leinentuch in seiner Mitte unter

das vorgefallene Organ so gelegt, daß sein vorderes Ende ge

rade bis zur Scham reicht’, und sein hinteres die Gebärmutter

mindestens um 25 cm überragt.

Ist die zu reponierende Masse, wie immer bei den großen

Rinderschlägen, sehr umfangreich, so legt man sie auf ein breites

Brett, das von zwei Männern gehalten wird. Nun hebt man die

Seitenränder des Leinentuchs jederseits auf und legt sie oben

auf der ganzen Länge aneinander, indem man sie in die Höhe

hebt und rollt sie fest um das Organ herum, so daß sich dieses

allmählich zusammenziehen muß. Während ein Gehilfe mit

seinen Fingern, die so gebildete Liingswulst zusammenzudrücken

sucht, dreht ein anderer das freie Ende des Tuches spiralförmig

und übt so einen Druck von hinten auf das Organ aus. Das
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Anlegen des ersten Tuches hat den Zweck, das Volumen der

Gebärmutter zu vermindern.

Wenn genug gedreht ist, so legt man ein zweites Leinen

tuch um das erste, das die Gebärmutter nach hinten kaum über

ragen soll. Seine Seitenränder werden nach oben vereinigt, nur

anstatt sie wie beim ersten Tuch um das Organ herum zu

wickeln, wickelt man sie um den Stiel des vorhin beschriebenen

Apparates herum. Am Querholz wird nun dieser gedreht, und

durch das Drehen wird der Uterus in seinem neuen Wickel

mächtig zusammengedrückt, so daß sein Umfang nach 10 bis

15 Minuten auf die Hälfte reduziert wird. Um zu verhindern,

daß die Schleimhaut oder die Kotyledonen in die Torsion ein

geklemmt werden, wird unter der aufgerollten Partie des Tuches

eine Massage des Organs vorgenommen, die das Zurückgehen

dieses noch unterstützt.

Der Gehilfe, der die Torsion vornimmt, kann ohne An

strengung ganz allein die ganze Last halten, und sie, damit

das Blut noch besser zurückfließt, sogar in die Höhe heben,

dadurch, daß er das Ende des Stieles, das er aus diesem

Grunde vom Tuch freigelassen hat, auf der Kruppe aufsetzt,

und so den Apparat als Hebel wirken läßt.

Sobald die Retraktion genügend vor sich gegangen ist, so

klemmt man der Kuh in die Nasenlöcher, drückt sie in der

Nierengegend, hebt den Schwanz in die Höhe und schüttet

etwas Öl in die Scham. Man befreit darauf den blutleeren

Uterus schnellstens von seinen Tüchern. Seine Wände sind so

schlaff geworden, daß er schon durch leichtes Drücken in der

Bauchhöhle verschwindet. Einem zweiten Vorfall muß natürlich

vorgebeugt werden.

Auch beim Schwein hat der Verfasser die Torsion mit

gutem Erfolg angewandt, und er ist der Ansicht, daß sie auch

beim Pferd angebracht sein dürfte. Helfer.

Nochmals die „Thüringer Pillen“.

Vom Veterinärrat Wallmann in Erfurt.

(Erwiderung auf den Artikel des Herrn Dr. Zimmermann-Budapest

in Nr. 19 der Deutschen Tierärztlicben Wochenschrift.

D. T. W. 1907. Nr. 32.)

Der absprechenden Kritik Zimmermanns über die Wirkung

der Lagemanschen Thüringer Pillen tritt Wallmann, welcher

diese Pillen vor ungefähr 13 Jahren auf Grund zahlreicher Ver

suche empfohlen hat, entgegen. W. beruft sich zunächst auf

die in großer Zahl freiwillig von Tierärzten und Landwirten

abgegebenen Zeugnisse über die gute Wirkung der Pillen. Nach

W.s Meinung ist als wirksame Substanz der Pillen in erster

Linie die Myrobalanen- Gerbsäure anzusehen. Zimmer

mann scheint den Tanninpräparaten jede desinfizierende Wir

kung abzusprechen. Demgegenüber hebt Wallmann hervor,

daß nach den 1894 vorgenommenen Versuchen des Professors

Scognamiglio allerdings die Lagemansehen alias Dr.

Schwarzschen Pillen auf Mikroorganismen nicht nur einen ent

wicklimgshemmenden, sondern auch abtötenden Einfluß ausüben.

Dieser Einfluß kann aber nur von der Gerbsäure der Myro

balanen ausgehen.

Daß die Thüringer Pillen im Laufe der Zeit in ihrer Zu

sammensetzung und in ihrer Wirkung keine Veränderung er

fahren haben, soll sich nach Wallmanns Ansicht daraus er

‘geben, daß ihm die Firma Lageman auf eine diesbezügliche

 

Anfrage hin eine sehr große Anzahl aus letzter Zeit stammender

günstiger Anerkennungsschreiben zur Einsichtnahme zur VerÄ

fügung gestellt hat. Übrigens hatte W. kürzlich noch Ge

legenheit, die günstige Wirkung der Pillen bei seinem Jagd

hund zu beobachten. Der Hund erhielt die Pillen in Pulver

form und zwar nicht in Rotwein, sondern mit gehacktem rohem

Fleisch.

W. hält die abfällige, öffentliche Kritik über dieses Mittel

allein schon in Rücksicht auf die Kollegen, welche in günstiger

Weise über dasselbe berichtet haben, für verwerflich. Rdr.

Tagesgeschichte.

Zur Kritik des Q 2 der sächsischen veterinär

medizinischen Promotionsordnung.

Von verschiedenen Kollegen ist der ä 2 der sächsischen

veterinärmedizinischen Promotionsordnung falsch aufgefaßt

werden, weil sie der Meinung sind, daß die Approbation als

Tierarzt neuerdings nur auf Grund der vom Reichskanzler am

26. Juli 1902 bekannt gemachten Vorschrift erworben werden

kann. Das ist ein schwerer Irrtum! Diese Bekanntmachung

ändert ja nur Ziffer 1 des ä 5 der Vorschriften über die

Prüfung der Tierärzte vom 13. Juli 1889 ab, indem statt des

Primanerzeugnisses künftighin das lllaturitätszeugnis zu fordern

ist. Im übrigen läßt diese Vorschrift von 1902 die Vorschriften

über die Prüfung der Tierärzte von 1889 gänzlich unberührt

und gibt nur noch Übergangsbestimmungen für Studierende,

welche das Studium der Tierheilkunde vor dem 1. April 1903

begonnen haben, und für Militärstudierende. Sie ist also eine

Ergänzungsvorschrift zu den Vorschriften vom 13.Juli

1889 und bildet mit diesen ein Ganzes.

Wer also im Deutschen Reich das tierärztliche Studium

nach dem 1. April 1903 begonnen hat, kann die Approbation

als Tierarzt nur erlangen, wenn er den Vorschriften vom

13.Juli 1889 und vom 26. Juli 1902 Genüge leistet, d. h.

er wird gemäß der noch in Kraft befindlichen Prüfungsvor

schriften von 1889 geprüft, jedoch muß er das Maturitäts

zeugnis besitzen (Abänderungsvorschrift von 1902).

Der g 12 der sächsischen veterinärmedizinischen Promotions

ordnung lautet: „Zur Promotion wird nur zugelassen, wer auf

Grund der am 13. Juli 1889 und am 26. Juli 1902 vom Reichs

kanzler bekannt gemachten oder künftig an deren Stelle tre

tenden Vorschriften die Approbation als Tierarzt für das

Deutsche Reich erlangt hat.“ Eine andere Ausdrucksweise zu

finden, ist nicht möglich, weil eben jetzt für die Approbation

als Tierarzt die beiden mehrerwähnten Vorschriften gemein—

sam bestehen, folglich müssen sie auch beide nebeneinander

angeführt werden.

Die Behauptung, daß dieser ä 2 „unklar“ und „zweideutig“

sei (vgl. B. T. W. Nr. 32, S. 609) fällt somit in sich zu

Sie basiert darauf, daß dem Herrn Kollegen, welcher

sie aufgestellt hat, entgangen ist, daß die beiden mehrerwähnten

Vorschriften seit dem l. April 1903 untrennbar zusammengehören.

Man kann demnach den Wortlaut des bemängelten ä 2 unmög

lich so, wie es von diesem Herrn und anderen Kollegen ge

schehen ist, fassen: „Auf Grund der am 13.Juli 1889 oder am

26. Juli 1902 bekannt gemachten Vorschriften", weil es in

Deutschland keine tierärztliche Hochschule gibt, an der die

sammen.
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Approbation nur auf Grund der Vorschrift von 1902 erteilt

wird. Das Maturitätszeugnis allein gibt bekanntlich nicht die

Anwartschaft auf die Approbation als Tierarzt. Der Vorwurf

(B. T. W. Nr. 32, S. 610), daß „die Dresdener Herren . . .

selbst nicht orientiert waren“, ist nach alledem völlig grundlos.

Er lttßt sich nur damit erklären und entschuldigen, daß dem

Herrn Kollegen der Inhalt der zur Zeit in Kraft befindlichen

Prüfungsvorschriften für Tierärzte nicht genau bekannt ist.

Die im Anschluß an diesen Vorwurf gestellte Frage: „Sollte

bei einer Nichtannahme einer Abhandlung wegen Mangel des

Reifezeugnisses eine Entschädigungsklage nicht mit Erfolg

durchgeführt werden können?“ wird gegenstandslos. Der ä 2

der Promotionsordnung sagt deutlich genug, daß der Bewerber

nicht nur den Vorschriften von 1889, sondern auch der Er

gänzungsvorschrift von 1902 entsprechen, also das Reife

zeugnis besitzen muß. Würde ein Bewerber bezüglich des

Besitzes des Reifezeugnisses die Priifnngsbehörde zu täuschen

versuchen, was ja kaum anzunehmen ist, so würde er dieselben

Folgen zu erwarten haben wie ein Bewerber, der eine nicht

von ihm selbst verfaßte Dissertation einreicht.

Von einer Zurücksetzung derjenigen Tierärzte, die die

Approbation auf Grund der Vorschriften von 1889 erworben

haben, kann keine Rede sein. Ihnen ist bis auf weiteres noch

die Möglichkeit geboten, den philosophischen Doktortitel in

Deutschland zu erwerben und es wird wohl keinem billig

Denkenden beikommen, den „Dr. phil.“, den sich ein Tierarzt

erworben hat, geringer zu bewerten, als den „Dr. med. vet“.

Daß der in der Schweiz von deutschen Tierärzten erworbene

„Dr. med. vet.“ noch nicht überall in Deutschland anerkannt

wird,‘ ist höchst bedauerlich. Keinesfalls‘ steht der ‘wissen-—

schaftliche Wert der in Bern und Zürich angenommenen

Dissertationen auf einer niedrigeren Stufe, als der wissen

schaftliche Wert der in Gießen, Leipzig, Erlangen, Würzburg,

Rostock, Greifswald, Tübingen usw. von den betreffenden

Fakultäten angenommenen Dissertationen von Tierärzten. Auch

die mündliche Prüfung in der Schweiz ist nicht weniger ein

gehend als in Deutschland, ja sogar noch umfassender als bei

den deutschen philosophischen Fakultäten.

Wenn die sächsische veterinärmedizinische Promotions

ordnung auch einen Abschnitt über die Promotion bei fehlender

Approbation enthält, so ist dies leicht begreiflich, denn es ist

dazu eine gewisse Notwendigkeit vorhanden. Aus denselben

Gründen enthält auch die medizinische Promotion einen gleichen

Abschnitt.

Für Angehörige des Deutschen Reiches wird die Promotion

zum Dr. med. vet. bei fehlender Approbation erhebliche Schwierig

keiten bereiten. Es müssen jedenfalls ganz besondere Umstände

vorliegen, über deren Beachtung das Ministerium zu entscheiden

hat. Auf jeden Fall muß der Bewerber das Reifezeugnis be

sitzen und die Prüfung selbst ist, wie aus g 10—13 ersichtlich

ist, außerordentlich rigoros. Sie ist so umfassend und dabei

langwierig, daß den Examinatoren genug Gelegenheit geboten

ist, sich ein genaues Bild von der wissenschaftlichen Qualifikation

des Bewerbers zu verschaffen. —— Nun studieren aber an den

deutschen tierärztlichen Hochschulen auch Ausländer, die die

Approbationsprüfung nicht ablegen oder zu dieser nicht zugelassen

werden. Diesen ist durch den in Frage stehenden Abschnitt

die Möglichkeit geboten, durch die Promotion zum Dr. med. vet.

 

ihr tierärztliches Studium zu einem gewissen Abschluß zu

bringen. Dabei wird vorausgesetzt, daß sie ein dem deutschen

Maturitätszeugnis etwa gleichbedeutendesSchulzeugnis beibringen.

Wer die Entwicklung des deutschen Promotionswesens in den

letzten 25 Jahren verfolgt hat, dem ist nicht entgangen, daß

die Bedingungen zur Zulassung zur Promotion an allen Universi

täten verschärft worden sind. Jetzt liegen die Verhältnisse so,

daß vom Bewerber um die Doktorwürde der Besitz des Reife

zeugnisses gefordert wird. Diejenigen philosophischen bzw.

naturwissenschaftlichen Fakultäten, die in dieser Beziehung bisher

eine Ausnahme machten, haben in den letzten Jahren begonnen,

den immaturen Bewerbern —- nicht etwa nur den Tierärzten —

mehr Schwierigkeiten als bisher zu bereiten. Es steht ganz

bestimmt nicht zu erwarten, daß die immer mehr verschärften

Zulassungsbedingungen wieder herabgeschraubt werden. Das

Gegenteil wird eintreten!

Da nun bei den Universitäten und auch bei den technischen

Hochschulen der Grundsatz besteht, als Nachweis der grund
legenden Bildungi vom Bewerber um die Doktorwürde das

Maturitätszengnis zu verlangen, so würden die tierltrztlicheh

Hochschulen bei ihrem Kampf um das Promotionsrecht in eine

schiefe Lage kommen, wenn sie, obwohl zum Besuche derselben

das Reifezeugnis unerläßlich ist, für die Promotion zum Dr. med.

vet. nur das Primanerzeugnis fordern wollten.

Bei der Entscheidung einer so wichtigen Frage kann von

„Eitelkeit“, „Verwaltungsgrundsätzen“ und vom „Druck fremder

Parteien“ keine Rede sein. Hier handelt es sich darum zu

zeigen, daß jetzt die tierärztlichen Hochschulen den Fakultäten

gleichwertig sind. Dadurch wird dem Ansehen unserer Wissen

schaft und jedem einzelnen ihrer Vertreter ein unvergleichlich

besserer Dienst geleistet, als dadurch, daß den Vertretern einer

Hochschule, die die Gleichbewertung der Hochschule mit einer

medizinischen Fakultät herbeigeführt haben, öffentlich und dabei

noch aus Unkenntnis zu Kraft bestehender Prüfungsvorscln‘iften

der Vorwurf der Unkollegialität, der Ungerechtigkeit, der Mut

losigkeit und der Unklarheit gemacht wird, wie dies der Ver

fasser des Artikels: „Kritische Bemerkungen zum g 2 der neuen

Promotionsordnung der medizinischen Fakultät zu Leipzig“

(B. T. W. Nr. 32) getan hat. Rö der.

Bericht über die Frühjahrsversammlung des Vereins

Rheinpreußischer Tierärzte. '

abgehalten am 4. Mai 1907 im Zoologischen Garten zu Köln.

Die Versammlung, die von etwa 60 Mitgliedern besucht war,

wurde um 11‘/‚ Uhr vom Vorsitzenden eröffnet. Nachdem dieser

die Anwesenden begrüßt hatte, verlas er die von den Ehren

mitgliedern eingegangenen Entschuldigungsschreiben und berichtete

über das abgelaufene Vereinsjahr, sowie über die Tätigkeit der

Schell-Stiftung.

Einer Anregung des Vorsitzenden des Tierärztlichen Vereins

für die Provinz Brandenburg folgend, stimmte die Versammlung

den von diesem Verein gefaßten Beschlüssen über die Errichtung

gewisser Wohlfahrtseinrichtungen für die Angehörigen des tier

itrztlichen Standes zu.

Den Kassenbericht erstattete für den verhinderten Kassierer

der stellvertretende Vorsitzende. Im Anschluß daran wurde die

Kassenführung durch zwei Vereinsmitglieder geprüft und richtig

befunden. Auf den Bericht der Rechnungsprüfer hin erteilte die

Versammlung dem Kassierer Entlastung.

Als Ort der Herbstversammlung wurde Düsseldorf, als Zeit die

erste Hälfte des Monats September gewählt. Aus der Versammlung

heraus wurde dabei der Wunsch geäußert, daß sich an der Herbst

tagung die Mitglieder des Düsseldorfer Bezirksvereins recht zahl
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reich beteiligen möchten. Wegen eines engen Zusammenschlusses V tarischeri Ausdruck gebe, aussprechen zu lassen.“ —— Als Antwort

der tierärztlichen Vereine der Rheinprovinz wird der Vorsitzende verhängte das Korps über Wigge den allgemeinen Verruf! Von

vorbereitende Schritte unternehmen. dem Verrufe wurde auch — und das ist besonders interessant —

Infolge Verzuges nach Marienberg hat der Kreistierarzt

Dr. Morgenstern seinen Austritt aus dem Verein erklärt.

Neu aufgenommen wurden in den Verein die Tierärzte

Biirschens-Herzogenrath,Dannenberg-Köln,Fischer-Bensberg,

Hafels-Mülheim a. Rh., Prüm‘Niedermendig, Schoenen-Esch

weiler, die Schlachthoftierärzte D ohm en und G 0 slar-Aachen,Ke'ye

Köln, die Schlachthofdirektoren Haffner-Düren, Dr. Scheers

Siegburg, der Polizeitierarzt Dr. Hausmann-Düsseldorf und der

Kreistierarzt Prayon-Kall.

Bei Erörterung der Vereins- und Standesangelegenheiten machte

der Vorsitzende darauf aufmerksam, daß das Ehrenmitglied des Ver

eins, Geh. Reg. Reg-Rat Prof Dr. Kaiser-Hannover am 13. Mai d. J.

sein 50jähriges Berufsjubiläum begeht. Die Versammlung beschloß

zur Übermittlung der Glückwünsche des Vereins den Schlachthof

direktor Bockelmann zur Jubiläumsfeier nach Hannover zu ent

senden.

Der Vorsitzende verlas sodann folgenden Abschnitt aus einem

die Vivisektionsfrage betreffenden Artikel im Februarhcft der

Monatsschrift „Der Türmer“: „Es ist wahrhaftig ein erniedrigendes,

bcschämendes Gefühl für den Arzt, zu schon, wie wenig seine

Intentionen verstanden werden, mit welcher Leichtfertigkeit seine

Standesehre untergraben, das Objekt seiner Sorge dem Tiere, er

selbst also dem Veterinär gleichgestellt wird.“

Der Vorsitzende wies darauf hin, daß man diese Beleidigung

des tierärztlichen Standes um so weniger ignorieren könnte, als die

vorbezeichnete Zeitschrift besonders in gebildeten Kreisen viel

gelesen würde. Da der Verfasser des Artikels der Kölner Arzt

Dr. Funk sei, halte er es für angebracht, daß der Rheinpreußische

Verein die Angelegenheit zu der seinigen mache. Die Versammlung

erklärte sich hiermit einverstanden und erteilte nach einer kurzen

Diskussion folgendem Beschlußantrag ihre Zustimmung: „Die General

versammlung des Vereins Rheinpreußischer Tierärzte nimmt mit

Entrüstung Kenntnis von der in dem Artikel des Dr. Funk im

Fcbruarheft „Der Türmer“ enthaltenen Äußerung über den tierärzt

Sieben Stand, weist die darin liegende, durch nichts provozierte

beleidigende Überhebung entschieden zurück und beschließt, dem

])r.}Funk, dem allgemeinen ärztlichen Verein in Köln und der

Redaktion des „Türmer“ hiervon Kenntnis zu geben.“

Im Anschluß daran führte Nehrhaupt-Köln folgendes aus: Es

ist mir der Auftrag zuteil geworden, heute über eine Angelegenheit

zu referieren, die trotz ihres tragikomischen Charakters für unsern

Stand durchaus nicht bedeutungslos ist. Unser Vereinsmitglied

Wigge engagierte im März 1906 den praktischen Tierarzt Schell

hase (190i approbiert) als Assistenten unter der ausdrücklichen

Bedingung, daß beide Teile das Recht haben sollten, dieses

Engagement jederzeit zu lösen. Von diesem Rechte machte Wigge

Ende Juni aus sehr triftigen Gründen Gebrauch, und zwar kündigte

er, um nutzlose Auseinandersetzungen zu vermeiden, auf schrift

liebem Wege. Nachdem der Referent den in durchaus angemessener

Form verfaßten Kündigungsbrief verlesen, fährt er fort: M. H.l ich

frage Sie nun, hat. der Brief eine beleidigende Fassung? Sie alle

werden mir darin zustimmen müssen, daß die von Wigge beliebte

Art der Kündigung geradezu vornehm zu nennen ist. Man sollte

annehmen, daß der Assistent durch die wohlwollenden Sehlußworte

im Briefe Nr. 1 zur Einsicht gekommen wäre und sich still empfohlen

hätte. Aber weit gefehlt, —— der junge Mann schickt Wigge seinen

Kartellträger mit einer Pistolenforderung. W. lehnte selbst

verständlich eine derartige Forderung als sinnlos ab. Hiermit wäre

alles erledigt gewesen, wenn nicht Wigge durch zwei ihm bekannte

und befreundete Kollegen, Kommilitonen des betreffenden Assistenten,

veranlaßt worden wäre, die Angelegenheit dem Korps Holsatia, dem

Schellhase als Inaktiver angehörte, zu unterbreiten. Wigge er

füllte den Wunsch der genannten Herren und bat das Korps Holsatia

in einem in jeder Weise taktvollen Schreiben, das zur beliebigen

Einsichtnahme hier vorliegt: „Veranlassung zu nehmen, durch den

Kartellträger ihm das Bedauern wegen der zugestellten, so ganz

und gar unmotivierten Forderung des Herrn Schellhase und wegen

der damit verbundenen Nebenabsicht, für die es keinen parlamen

 

einer der Wigge befreundeten Kollegen, die sich beim Korps für‘

ihn verwandt hatten, mitbetrofien. Dem Herrn wurde laut Konvents

beschluß das Band entzogen.

Wie allgemein verlautet, sind nun derartige unerhörte Forderungen

von älteren Kollegen ‘durch ihre Assistenten in der letzten Zeit vor

schiedentlich vorgekommen. Es liegt, wie Sie schon, System in

der Sache. Der tierärztliche Stand'hat, ganz abgesehen von dem

Einzelfalls, den ich Ihnen soeben ‘vorgetragen, ein großes -lnteresse

daran, gegen ein solches Gebaren jüngerer Kollegen auf das ent—

schiedenste Verwahrung einzulegen. Selbstverständlich liegt es mir

fern, mich hier über den Wert oder Unwert der Duelle im allge

meinen zu äußern, aber das eine dürfte doch wohl feststehen, daß

es sich in diesem Falle keineswegs um irgendeirien Ehrenhandel,

sondern lediglich um eine geschäftliche Angelegenhiait.handelt.

Vielleicht hat Wigge einen Fehler begangen, als er sich üher-‘

haupt an das Korps Holsatia wandte. Nachdem er diesen Schritt

aber getan, hätte er auch die Konsequenzen ziehen müssen, sich

über den Bescheid des Korps beim R. S. C. zu beschweren. Ich

persönlich würde allerdings gleich W. diesen Weg nicht gegangen

sein, da es einem dem R. S. C. nicht angehörigen Kollegen nach

so bösen Erfahrungen doch nicht gut zugemutet werden kann, sich

einem weiteren Richterspruche in dieser Hinsicht zu unterwerfen.

Aber auf jeden Fall dürfen wir Praktiker gegenüber einem derartigen

Gebaren junger Kollegen nicht schweigen. Ich halte es daher für

richtig, daß wir durch eine Resolution das Verhalten des Assistenten

Schellhase gegen Wigge, wie ‘auch den vom Korps ergangenen

Verruf als unberechtigt und unsere Standesinteressen schädigend,

öffentlich zurückweisen und empfehle Ihnen folgende Resolution

zur Annahme: ‘ ’

„Aus jedem Vertrage ergibt sich logischerweise die Berechtigung

zu seiner Lösung. Ein Ausfechten vertraglich geregelter, d. h. rein

geschäftlicher Angelegenheiten mit der Waffe ist darum sinnlos.

Die Generalversammlungdes Vereins Rheinpreußischer Tierärzte

erkennt deshalb das Verhalten des Tierarztes Wigge bei Ge—

legenheit der Kündigung seines Assistenten Schcllhase als korrekt

an und verurteilt auf das entschiedenste die Forderung des p.

Schellhase, sowie den daraus resultierenden Verruf von seiten

des Korps Holsatia“

Bei der anschließenden Diskussion wurden die Ausführungen

des Referenten durch die Redner allgemein gebilligt. Verschiedener '

Meinung war man nur über die Frage, ob das Korps Holsatia in

dem Beschlusse erwähnt werden soll oder nicht. Rehmet-Köln

hielt eine Nennung des Korps nicht für zweckmäßig, ein Stand

punkt, den die überwiegende Mehrheit der Versammlung nicht

teilte. Pfleger-Opladen warf die Frage auf, ob einer der An

wesenden vielleicht A. H. des Korps Holsatia sei. Als solcher

erhob sich Dr. Platten-Köln und erklärte, daß er von der An

gelegenheit keine Kenntnis habe. Die vorgeschlagene Resolution

wurde sodann ohne Widerspruch mit dem Vorbehalte aufgenommen,

daß sie durch den Vorstand eine Kiir'zung ‘erhalte. Der Vorstand

hat in der Sitzung vom 8. Juni d. J. die Resolution wie folgt

gefaßt: '

„Der Verein Rheinpreußischcr Tierärzte erklärt die vom

Tierarzt Schellhase bekundete und vom Korps Holsatia in

Berlin gutgeheißene Auffassung von Verträgen als absurd

und billigt die von dem Vereinsmitglied Wigge in der

Frage eingenommene Haltung.“ ' '

Bei der nunmehr getätigten Vorstandswahl wurden

Dr. Lothes als Vorsitzender, Keil als stellvertretender Vor

sitzender, Wessendorf als Kassierer und Bockelmann als erster

Beisitzer wieder-‚ sowie Wigge als Schriftführer und Nehrhaupt

als zweiter Beisitzer neugewählt. Als Delegierte für die tierärzt

lichen Körperschaften wurden Dr. Lothes, Brebeck und Nebr

haupt gewählt. Der Vorsitzende wurde ermächtigt, entsprechend

den zu verhandelnden Gegenständen auch andere ihm geeignet er

scheinende Mitglicder mit der Vertretung des Vereins bei den

betreffenden Tagungen der Zentralvertretung und des Deutschen

Veterinärrates zu betrauen. -
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Zu Punkt 5 der Tagesordnung: „Verträge mit Versicherungs

gesellschaften“ bemerkte der Vorsitzende, daß der Allgemeine

Deutsche Versicherungsverein in Stuttgart es abgelehnt hätte, die

bei ihm bereits versicherten Vereinsmitglieder ohne weiteres an

den vereinbarten Vergünstigungen teilnehmen zu lassen. Als Grund

hierfür sei angegeben, daß die betreffenden Versicherungen unter

den verschiedensten Bedingungen abgeschlossen werden wären.

Dem Ersuchen, die alten und die neuen Versicherungsbedingungen

zum Zwecke des Vergleiches einzusenden, wäre von seiten des

Kölner Vertreters der Gesellschaft nicht entsprochen, da er an

geblich von dem alten Statut keines mehr zur Verfügung hatte.

Der Vorsitzende fügte dem hinzu, daß die Versicherungsbedingungen

sich infolge des Eingreifens des Aufsichtsamtes für Privatversichc

rnngen für den Versicherungsnehmer bei der Neuregelung günstiger

gestaltet hätten. Angesichts der geringen Gegenleistungen, zu

denen der Abchluß des angebotenen Vertrages den Verein ver

pflichtet, beauftragte die Versarnmlung den Vorsitzenden, den

Vertrag mit dem genannten Verein auch unter den veränderten Be

dingungen zu tätigen. Der Vorsitzende teilte dann noch mit, daß

zwei andere Versicherungrn wegen Abschlusses von Verträgen über

Lebens- und Unfallversicherungen an den Verein herangetreten

wären. Die Versammlung besehloß, hierauf nicht einzugehen, sondern

zunächst abzuwarten, ob sich der Haftpflichtversicherungsvertrag

bewähm~

Der Bericht der Tierschutz-Kommission (Punkt 6) wurde

von Wigge erstattet. Der Referent konnte sich im allgemeinen

auf seinen Vortrag „Tierschutz und Strafrecht“ berufen, den er im

Verein der Tierärzte des Regierungsbezirks Düsseldorf im vorigen

Herbst gehalten hatte und der mit geringen Abänderungen in Nr. 10

der B. T. W. erschienen ist. Ganz besonders machte Wigge noch

auf die tierschützlerischen Bestrebungen aufmerksam, die dahin

zielten, der Vivisektion keine Sonderstellung im Strafrecht ein

zuritumen, sondern das Tierexperiment mit der ersten besten nieder

trächtigen und gemeinen Tierquälerei gleichzustellen. Dem gegen

über gelte es, beizeiten Stellung zu nehmen, auch wenn eine Reform

des Strafrechts sobald noch nicht zu erwarten sei. Bei der

Schaffung eines neuen Tierschntzparagraphen müsse ausschlaggebend

sein einmal das Mitleid mit der Tierwelt, unsern bisher so miß

achteten Mitgeschöpfen, andrerseits die Rücksicht auf die Wissen

schaft, die die Wohlfahrt aller Wesen erstrebe. Der Referent

führte alsdann die wichtigsten Stellen seines Vortrages an. ins.

besondere die Fassung des von der Kommission vorgeschlagenen

Tierschutzparagraphen, der den modernen Anschauungen des Tier

schutzes zu entsprechen suche.

Nach warmen Worten des Dankes an den Referenten schloß

der Vorsitzende die Versammlung.

Die Teilnehmer vereinigten sich sodann zum Mittagsmahle in

dem festlich geschmückten Saale des Zoologischen Gartens.

Der Vorstand:

Dr. Lothes. Wigge.

Zur Abwehr.

Entgegnung auf den Artikel „Ein gefährdeter Stand“ in Nr. 11

der B. T. W. von Kreistierarzt Herrmann-Merzig.

In Nr. 11 der B. T. W. findet sich der Artikel „Ein gefährdeter

Stand“ von „einem praktischen Tierarzt“, in welchem die Mit

wirkung der Privattierärzte bei der Bekämpfung der Tierseuchen

in gleicher oder ähnlicher Weise gewünscht wird, wie dies in dem

Beichsgesetze betreffend die Bekämpfung gemeingefährlieher Krank

heiten und den preußischen Ausführungsbestimmungen zu diesem

Gesetze für die praktischen Ärzte vorgesehen ist. Genannter Artikel

bildet ein Glied in der langen Kette der Ausführungen pro und

contra die Zulassung sämtlicher Tierärzte zu sogenannten „staat

lichen Funktionen“, mit anderen Worten, in dem Kampfe der Privat

tierärzte gegen die Kreistierärzte. Es ‘wurden hier die Wünsche

der ersteren von einem Vertreter der „praktischen Tierärzte“

motiviert und verfochten. Bei jedem derartigen Streite muß eine

strikte Trennung von Person und Sache verlangt werden. Daß

dieses nicht geschehen, ist der Grund meiner Ausführungen. Erst

durch Redaktionsanmerkung in Nr. 14 der B. T. W. erfahren wir,

daß Verfasser genannten Artikels kein praktischer Tierarzt in land

 

läufigem Sinne, sondern ein vollbesoldctcr, auf Lebensdauer mit

Pensionsberechtigung angestellter Kornrnunalbeamtcr, Herr Schlacht

hofdirektor und Obervcteriniir a. D. Lauff in Merzig ist. Ich fühle

mich eigentlich nicht berufen, in den entbraunten Streit über die

Sache selbst einzugreifen, da ich der Ansicht bin, daß es mit der‘

Mitwirkung der Privatticrärzte bei der Seuchenbekämpfung einst

weilen noch gute Wege hat. Denn noch vor wenigen Tagen wurde

mir der Ausspruch eines der Besten unter uns Tierärzten, leider

zählt er nicht zu den preußischen beamteten Tierärzten, bekannt.

Als in Belgien ein Seuchengesetz eingeführt werden sollte, kam

der zuständige Ressortminister zum Studium der einschlägigen Ge

setze in das Land, welches betr. Tierzucht und Tierhaltung all-.

gemein als musterhaft gilt, nach Baden. Auf seine Bemerkung,

daß er wohl in der Lage sei, gleiche, vielleicht noch bessere

Seuchengesetze zu schaffen, wie hier, daß er jedoch außerstande

sei, beamtete Tierärzte zur Bekämpfung der Seuchen anzustellen,

wurde ihm aus berufenem Munde die Antwort, daß er dann mit

Bestimmtheit auf eine Tilgung der.Seuchen nicht werde rechnen

können. In welcher Weise man an der zuständigen preußischen

Zentralstelle die Tätigkeit der Kreistieritrzte bewertet, geht aus dem

Erlasse des früheren Herrn Landwirtschaftsministers v. Podbielski

hervor, welcher nach dem endgültigen Erlöschen der Maul- und

Klauenseuche in Preußen den beamteten Tierärzten seinerzeit aus

drücklich seine Anerkennung und seinen Dank aussprach.

Da jedoch in dem angezogenen Artikel auch ein Kreistierarzt

erwähnt wird, und zwar in einer Weise und in einem Zusammen—

hang, welche nur zu deutlich die Absicht erkennen lassen. den

betreffenden beamteten Kollegen in den Augen der anderen schwer

zu komprimittieren, so wandte ich mich an Herrn Lauff und hat

um Aufklärung, ob meine Person mit dem geschilderten Vorgang

in irgendeinem Zusammenhang stände. Die mir gegebene Antwort

bejahte dies, und sei es mir daher vergönnt, noch einmal auf diese

Angelegenheit in Kürze zurückzukommen, nach dem alten Grund

satze „audiatnr et altere. pars“, zumal mir bekannt ist, daß auch

noch weitere Kreise von dem Artikel in Kenntnis gesetzt wurden.

Ich kam eines Tages in den Schlachthof zur Revision und sah

unter einer Reihe geschlachteter Schweine ein Schwein, welches

die für Backsteinblattem charakteristischen rhombischen Rötungen

der Haut zeigte. Durch Brühen des Schweines waren einige in

den Konturen wohl etwas verwischt. Als ich Herrn Lauff davon

in Kenntnis setzte, sagte er mir, das Schwein sei stark mit Läusen

behaftet gewesen und die Rötungen seien darauf zurückzuführen.

Ich sprach Herrn L. mein Bedauern über unsere Meinungsdifferenz

aus. Auf meine Einwände und meine ausdrückliche präzise Frage,

ob er sich meiner Aufiassung nicht anschließen könne, erklärte er

mir dann ausdrücklich, daß er mit meiner Ansieht einverstanden

sei. Hätte mir Herr L. nicht zugestimmt, so hätte ich bestimmt

ein Obergutachten veranlaßt, da ich Herrn Lauffs Absicht und

feindlich gesinnte Stellungnahme mir gegenüber nur zu genau kenne.

Wenn das hygienische Institut einer Hochschule die Diagnose nicht

bestätigt hat, so schaltet das hier ganz aus, da bei dem Vorhanden

sein auch traumatischer Rötungen in keiner Weise sicher gestellt

ist, ob auch gerade charakteristische Stellen mit eingesandt

worden sind.

Dieses zur Richtigstellung!

Von verschiedenen meiner speziellen Kollegen wurde betont,

daß der Staat bei dem jetzigen Modus der Seuchentilgung durch

beamtete Tierärzte eine sichere Garantie für die Zuverlässigkeit der

die Seuchenbekämpfung ausführenden Tierärzte hätte. Es liegt

mir fern, die Zuverlässigkeit der Tierärzte, welche nicht im Staats

dienst stehen, nnd ich verwahre mich von vornherein gegen einen

eventuellen Vorwurf, in irgendeiner Weise auszuschalten. Ich

kann es mir jedoch nicht versagen, folgenden Vorfall kurz in dem

Rahmen dieser Erörterung zu erwähnen. Schreiber dieses ist ein

Fall bekannt geworden, in dem der Kreistierarzt durch den all.

bekannten bureaukratischen Modus erst am zweiten Tag Kenntnis

erhielt, daß bei einem Import von Fettvieh auf dem Schlachthof

frische Maul- und Klauenseuche bei der Schlachtung festgestellt

wurde. Seitens der Schlachthofdirektion war die vorgeschriebene

Anzeige beim Bürgermeisteramt schriftlich erstattet worden, welche

erst am zweiten Tag in den Besitz des zuständigenKreistierarztes
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gelangte, die die Diagnose bestätigte. Als nun eine Untersuchung

des Restbestandes bei dem Händler„ der in einem benachbarten

Dorfe wohnte und das Vieh aus dem Auslande importiert hatte,

erfolgen sollte, war kein einziges Stück Vieh mehr vorhanden, und

die Stallung war bereits gründlich gereinigt und desinfiziert. Der

Händler hatte sein sämtliches Vieh noch an demselben Tag, an

dem die Seuche auf dem Schlachthof festgestellt wurde,

schleunigst zur Schlachtung verkauft. So kam es, daß die Seuche

auch noch nach zwei weiteren Gehöften einer anderen benach

barten Gemeinde verschleppt wurde, noch bevor der betreffende

Kreistierarzt und die zuständige Polizeibehörde von dem Vorfall

Kenntnis hatten und in der Lage waren, einzugreifen. Erst viel

später beka'm der Kreistierarzt zufällig zu erfahren, auf welchem

Wege der Viehhändler Wind von der Sache bekommen hatte. Der

betreffende Schlachthoftierarzt hatte sich nach Feststellung der

Seuche telephonisch sofort mit dem Händler in Verbindung gesetzt

und mit umschriebenen Redewendungen ihm den Rat erteilt, den

noch vorhandenen Restbestand seines Viehes so schnell als möglich

zu beseitigen. Dies hatte dem Mann vollkommen genügt und hatte

er den ihm gegebenen Wink schnell aufgefaßt, wie der Erfolg

es zeigte.

Ich glaube daher nicht zu weit zu gehen mit der Behauptung,

daß etwas Gleiches von einem Staatsbeamten ausgeschlossen ist.

Der Standesidealismus, welcher aus den Ausführungen des

Herrn Lauff herausspricbt, verdient jedoch meinerseits zu meinem

großen Bedauern in ein anderes Licht gesetzt zu werden, denn ich

kann mich des Gefühls nicht erwehren, daß auch andere Motive

noch unterlaufen sind. Der Tenor der ganzen Lauffschen Aus

führungen gipfelt darin, daß wir Kreistierärzte den praktischen

Tierärzten durch unsere amtliche Stellung eine unerhörte Konkurrenz

bereiten. Ich gehe nicht zu weit mit der Behauptung, daß gerade

das, was den Kreistierärzten zum Vorwurf gemacht wird, in aus

gesprochener Weise von Herrn Lauff betrieben wird. Nur mit

dem Unterschied, daß genannter Herr vollbesoldeter Kommunal

beamter, Pensionär und Inhaber einer tadellosen Dienstwohnung

ist, daß also in dieser Beziehung der älteste Kreistierarzt gern mit

ihm tauschen würde. Der Kreis Herzig bietet für drei Tierärzte,

Kreistierarzt, Schlachthoftierarzt und praktischen Tierarzt, reichlich

Gelegenheit, nebeneinander in Ruhe und Frieden auskömmlich zu

leben. Es war dies auch der Fall, bis Herr Lauff es sich nicht

versagen konnte, einen Assistenten privatim einzustellen, nicht

etwa für die Praxis, sondern ursprünglich für die Funktion im

Schlachthause, um dann an wmchiedenen Orten sogenannte Sprech

stunden abzuhalten, „um die Praxis zurückzuerobern“ (l). Dem

praktischen Kollegen, welcher in einem kleinen Flecken abseits

des Verkehrs sitzt und nur auf ein kleines Fixum aus der Fleisch

beschau angewiesen ist, wurde durch diesen Modus ein großer Teil

der Praxis ostentativ abgeknöpft, so daß dieser sich wider Willen

gezwungen sah, auch Sprechstunden einzurichten. Nicht genug

damit, nun kam nicht etwa der böse Kreistierarzt, sondern der

Herr Schlacbthofdirektor am Tage vorher nochmals mit einer Sprech

stunde. Jedenfalls trägt das nicht zur Pflege der Kollegialität und

zur Hebung des Ansehens bei den Landbewohnern bei und haben

diese sich auch zum großen Teil ihr Urteil gebildet.

Zum Schlusse möchte ich noch bemerken, daß ich es vom

Standpunkt der praktischen Tierärzte durchaus verstehe, wenn sie

in jeder Weise versuchen, ihren Wirkungskreis nach Kräften zu

erweitern. Auch wir Kreistierärzte vertreten energisch unseren

Standpunkt, jedoch in sachlicher Weise. Nur der Umstand, daß

meine Person angegriffen wurde, drückt mir die Feder zur Abwehr

in die Hand.*)

Programm des XlV.lnternatlonaIsn Kongresses für Hyglene und Demographie

zu Berlin vom 23.-29. September l907.

I. Sektion: Hygienische Mikrobiologie und Parasitologie. Prä—

sident: Flügge. Sekretär: ltegierungsrat Weber vom

Kaiserlichen Gesundheitsamt.

II. Sektion: Ernährungshygiene und hygienische Physiologie.

' Präsident: Rubner. ‘ '

 

i‘) D?Artikel ist Anfang Juni eingesandt werden; die Ver

öffentlichung hat sich verzögert. D. Red.

 
III. Sektion: Hygiene des Kindesalters und der Schule. Präsident:

Heubner.

IV. Sektion: Berufshyghmo und Fürsorge für die arbeitenden

Klassen. Präsident: Professor an der Technischen Hoch

schule in Dresden, Bank.

V. Sektion: Bekämpfung der ansteckenden Krankheiten.

sident: Gaffky.

VI. Sektion: Wohnungshygiene, Hygiene der Ortschaften und

Gewässer. Präsident: Gruber-München.

VII. Sektion: Illilitärhygiene, Kolonial- und Schiffshygiene. Prä'

sident: Generalarzt Professor Kern, Direktor der Kaiser

Wilhelms-Akademie.

VIII. Sektion: Demographie. Präsident: Van der Borght,‘ Prä

sident des Kaiserlichen Statistischen Amts.

Sonntag, den 22. September: Begrüßung der Kongreßteilnehmer

im Neuen Königlichen Operntheater (Kroll).

Montag, 11 Uhr: Eröffnungssitzung (ebenda).

Ausstellung im Reichstagsgebäude.

Dienstag: Sektionssitzungen.

Stadt Berlin im Rathaus.

Mittwoch: Sektionssitzungen. Abends: Festmahl.

Donnerstag, vormittags 9 Uhr: Plenarsitzung im Reichstags

gebäude. Nachmittags: Sektionssitzungen. Abends: Festvorstellungen

im Königlichen Theater.

Freitag: Sektionssitzungen. Nachmittags: Ausflug.

Sonnabend: Sektionssitzungen. Abends: Gartenfest.

Sonntag, vormittags 10 Uhr: Schlußsitzung im Reichstags

gebäude. Nachmittags: Fahrt nach Hamburg.

In der I. Sektion wird u. a. Arloing sprechen. Als Vize

präsident in der V. Sektion fungiert Geheimrat Dammann;

Referent ist hier betreffs der allgemeinen Durchführung der

Fleischbeschau mit Rücksicht auf Krankheitsverhütung Geheimrat.

Osterta g. ~ v

Das Protektorat des Kongresses hat bekanntlich Ihre Majestät

die Kaiserin allergnädigst übernommen. Als Präsident des Gesamt

kongresses fungiert der Prinz v. Schönaich-Carolath.

Die Teilnahme auch zahlreicher Tierärzte an dem Kongreß ist

sehr erwünscht. Die Kongreßleitung bittet dringend, beabsichtigte

Anmeldungen nunmehr recht bald zu erstatten. ~ . S.

Würzburg.

Der Kartellverhand katholischer deutscher Studenten-Ver

bindungen (farbentragend) nahm in seiner, am 24. August d. J.

hier stattgefundenen Kartell-Versammlung die an den tier

ärztlichen Hochschulen zu Berlin-Hannover bestehenden katho

lischen deutschen Studenten-Verbindungen „Makaria“ und „Saxo

Silesia“ in den Verband auf. Der Kartellverband ist an fast

sämtlichen Universitäten und technischen Hochschulen Deutsch—

lands und Österreichs vertreten und umfaßt nunmehr 60 Kor

porationen.

Prä'

Eröffnung der

Abends: Empfang seitens der

Pollzelllche Gutachten betr.

Nach der Nr. 143 der „Allgem. Fleischerzeitung“ ist das Gut

achten eines Polizeitierarztes bei Nahrungsmittelprozessen nicht

authentisch. Ein solcher hatte danach verdorbenes Gänseschmalz

nur nach Geruch und Geschmack untersucht, was der Staatsanwalt

der II. Strafkammer des Landgerichts Berlin für unzureichend er

klärte. Die Sache klingt verwunderlich. Jeder Polizeitierarzt wird

es als seine Aufgabe betrachten, bei solchen Untersuchungen Säure

proben vorzunehmen, ferner eingehende Schmelzversuche anstellen,

um zu einem einwandfreien Urteil zu kommen. Nach dem Bericht

der „Allgem. Fleischerzeitung“ sieht es aber so aus, als ob die

Tierärzte gar nicht imstande wären, derartige Untersuchungen vor

zunehmen, wogegen denn doch protestiert werden muß, zumal derlei

Vorkommnisse sehr leicht imstande sein-können, das tierärztliche

Prestige als Sachverständiger vor Gericht in animalischen Nahrungs-.

prozessen zu unterminieren. ' Dr. G.

Dispensierrecht der Tierärzte in Bayern. '

Der Ansturm gegen das Dispensierrecht der Tierärzte ist auch

in Bayern zu bemerken. Ein Apothekenbesitzer macht allen Ernstes
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in der „Ph. Z.“ den Vorschlag, den Tierärzten in Bayern aus

schließlich die zukünftige Trichinenschau zu überliefern; dafür

mllßten diese dann auf das Dispensierrecht verzichten. Also ein

Kuhhandel, wie wir ihn ja in Bayern in der Politik so oft finden.

Gleichzeitig solle, gleich wie z. B. die Abgabe von Santonin

zeltchen, erlaubt sein, Tartarus stibiatus zum Würmerabtreiben bei

Pferden freigegeben werden. Auch der Ordinier-Pfuscherparagraph

sollte ausgemerzt werden. Beileibe wollen die Apotheker keine

Vichbehandler werden, nur sollte die Konkurrenz der Tierärzte (als

solche sieht der Einsender sie an) beseitigt werden. Dr.

Verband selbständiger Chemiker.

Am 19. bis 22. September findet in Goslar eine Verbandssitzung

selbständiger öffentlicher Chemiker Deutschlands statt. Folgende

Vorträge interessieren die Tierärzte: Dr. Kayser-Nürnberg: Die

freien Säuren der Nahrungsmittel: Dr. W. Vaubel-Darmstadt: Die

Milchkontroile in Darmstadt. Dr. Witte-Merseburg: Gebühren

berechnungen bei gerichtlichen Untersuchungen. R. Wimmer

Bremen : Vergleich der Gehaltsbestimmungen von Flilssigkeitenrhittelst

spezifischen Gewichtes und des Zeißschen Refraktometers. Dr. G.

Nachweleung über den Stand der Tlereeuchen In Deutschland

am 15. August 1907.

Die Zahlen bedeuten die Kreise (Oboramtabezirke) usw., eingeklammert die Gemeinden.

Schweineseuche und Schweinepest.
  

Ver- n‘€'> Ver

seuchte ä‚g ä seuchte

Regierungs- . ‚E ä‘, Regierungs- ‚

. =1 .°’ == > . 1::

bezirk usw. ‘.3 g _:‘g g bezirk usw. ‘g; g

s sPreußen: Sigmaringen . . . — l —

Königsberg. . . . 13 eo 19 Waldeck . . . . . a | 9

Gumbinneu . . . 6 12 4 Bayern: l

Ailenstein- . . . .. s 44 24 Oba5bayern. . . . 10 ‘ 185

Danzig . . . . . . 6 10 8 Niederbayern. . . 1 1

Marienwerder . . 15 56. 25 Pfalz . . . . . . . 1 1

Berlin . . . . . . . — — — Oberpfaiz . . . . . -— —

Potsdam . . . . . 11 67 26 Oberf'ranken _ ‚ ‚ 1 1

Frankfurt. . . . . 17 .54 19 Mittelfranken. . . 1 1

Stettin . . . . . . 12 19 . 10 Unterfranken ‚ ‚ ‚ _- _‚.

Köslin . . . . . . . 6 9 5 Schwaben. . . '. . 2 2

Stralsund . . . . . 2 6 7 Württemberg . 6v 8

Posen . . . . . ‚ . 20 70 21 Sachsen. . . . . 4 ' 4

Bromberg. . . . . 12 54 24 Baden . . . . . . 10 13

Breslau . . . . . . 24 208 55 Hessen . . . . . 7 18

Liegnitz . . . . . . 19 140 50 Meckl.-Schwerin 5 10

Oppeln . . . . . . 16 88 31 Meckl.-Strelitz . — —

Magdeburg . . . . 6 6 4 Oldenburg . . . 9 16

Merseburg . . . . 10 23 10 Sachs.-Weimar. 2 6 ‚

Erfurt . . . . . . . 6 19 32 Sachs.-\feiningen 1 4

Schleswig . . . . 17 53 25 Saehs.-Altenburg 2 b

Hannover . . . . . 8 15 24 Sac_hs.-Kob.-Got. 1 1

Hildesheim . . . . 6 10 " 14 Anhalt . . . . . . 1 1

Lüneburg . . . . . 7 13 9 Braunschweig 4 15 '

Stade . . . . . . . 9 13 18 Schwarzb.-Sond. -— —

Osnabrück . . . . 3 7 12 Schwarzb.-Rud. —— —

Aurich . . . . . . 2 2 6 Reuß ä. L. . . . . —> -—

Milnster . . . . . . 10 33 123 Reuß j. L. . . . . —— ——‘ '

Minden . . . . . . 3 7 14 Schaumb.—Lippe -— —

Arnsberg . . . . . 14 36 42 Lippe-Detmold . 5 13

Kassel . . . . . . . 14 43 26 Hamburg . . . . 2 3

Wiesbaden . . . . 6 18 19 Lübeck .... . 1 1

Koblenz . . . . . . 7 24 23 Bremen . . . . . — 7— '

Düsseldorf . . . . 15 51 119 Elsaß . . . . . . . _‚ '_"

Köln . . . . . . . . 5 7 24 Lothringen . . 2 4

Trier . . . . . . . 8 24 21 ' '

Aaehen...... 4 6 15

 

 

Rotz.

Preußen: In den Reg-Bez. Gumbinnen, Bromberg, Hildesheim,

Düsseldorf je 1 (1), Stadtkreis Berlin 1 (2), in den Reg-Bez. Allen

stein, Marienwerder, Oppeln, Merseburg je 2 (2), Posen 3 (3), Pots

dam, Breslau je 4 (4).

Bayern: In den Reg-Bez. Oberbayern 2-(3), Niederbayern 1 (1),

Oberfranken 1 (l).

Sachsen: Kreishauptmannschaft Dresden l (l).

Baden: Freiburg 1 (l).

Hessen: Prov. Starkenburg 1 (l).

Zusammen 33 Gemeinden (‘.27 im verflossenen Monat), davon

25 auf Preußen (21 im Juli).

Lungenseuche.

Preußen: Reg-Bez. Marienwerder in 1 Gemeinde.

Maul- und Klauenseuche am 31. August.

Der Stand der Seuche vom 15. August war bereits in Nr. 36

der B. T. W. veröffentlicht. Inzwischen ist soeben der Bericht

vom Monatsschluß erschienen, wonach die Seuche in 9 Gemeinden

von 5 Kreisen in Bayern (Schwaben), in je einer Gemeinde des

Württembergischen Neckar- und Jagstkreises, in 2 Gemeinden des

Bezirkes Mannheim und in 2 Gemeinden (in 2 Kreisen) des

Regierungsbezirks Düsseldorf, zusammen in 15 Gemeinden (41 Ge

höften, davon 31 in Schwaben) herrschte, das sind in Bayern zwei

lemeinden weniger und im Regierungsbezirk Düsseldorf eine mehr

als am 15. August.

Anfrage.

Einem Rechtsstreit liegt folgender Tatbestand zugrunde: Eine

tragende Kuh hatte sich bei einem Seitensprung beschädigt und

konnte nicht aufstehen. Der Besitzer sagt aus, er habe um 8 Uhr‘

früh an den Tierarzt telephoniert, und dieser habe geantwortet, daß

er sofort kommen werde. Um 3 Uhr hatte sich das Befinden der

Kuh so verschlechtert, daß sie notgeschlachtet werden mußte. In

folge der Schlachtung kam auch das völlig lebensfähige Kalb ums

Leben. . —

' Der Tierarzt erschien bald nach der Notschlachtung, da ihn

eine Abbestellung nicht mehr erreicht hatte. Er hatte fllr diesen

Besuch den Betrag von_ 19 M. liquidiert, und der Besitzer weigert

sich, denselben zu bezahlen, da die Verspätung des tieritrztlichen

Besuches ihn geschädigt habe und dieser ihm entstandene Schaden

die Zeitversäumnis des Tierarztes kompensiere.

Wie läßt sich nun diesem Einwand des Besitzers begegnen?

Kann überhaupt ein Tierarzt zum Schadenersatz herangezogen

werden, wenn er sich verspätet? Sind Urteile in ähnlichen Fällen

schon ergangen?

Personalien.

Auszeichnungen: Es wurde ‘verliehen dem Tierarzt Paach-Benlmn

dort bei Delitz am Berge die Laudwehrdienstauszeiclmuwg 1.Klasse.

Ernennungen: Die Tierärzte, Kuppe’mayr, bisher Schlachthof—

tierarzt zu Metz zum Direktor des Schlachthofes daselbst, Müller aus

Soritsch zum Schlachthofdirektor in Halbendorf, Fritz. Haushaller

aus Brumath zum Schlachthaustierarzt in Mühlhausen i. Els.,

III. Sassmhagcn-lllinden zum 2. Assistenten am Schlachthof zu

Duisburg.

Prumovlert: Tierarzt August Kohlhepp aus Bretten zum Dr. med.

vet. in Gießen.

Verzogen: Tierarzt Max Gruber (seit l. April) von Sulz a. Neckar

nach Gerabronn (Württemberg) als Assistent des Oberamtstierarztes.

In der Armee: im Beurlaubtenstande: Befördert: Unter—

veteriniir der Reserve Emil Wucher, Distriktstierarzt in Rain, zum

Uberveterinär.

Vakanzen._

Siehe Nr. 36 der B. T. W.
 

Verantwortlich l'l.lr den Inhalt (exkl. Inmntenteii): Prof. Dr. Schmaltz in Berlin. — Verlag und Eigentum der Verlagsbuchhandlung von Richard Sehoeta tn Berlin. -

' Druck von W. Bilxensleln, Berlin.



Dio „Berliner 'I‘ierärztliche Wochenschrift“ erscheint

wöchentlich im Verlage von Richard Schont: in

Berlin SW. ‘8, \‘Viihelmstr‚ 10. Durch jedes deutsche

Postamt wird dieselbe zum Preise von M. 5,—— vierteljähr

lich (M. 4,88 fllr die Wochenschrift, l2 Pf. für Besteligeld)

frei ins Haus geliefert. (Österreichische Post-Zeitungs

Preisliste Nr. 674.. Ungarische Nr. Sh.)

Tierärztliehe

Berliner

Orlginalbeitrigo werden mit 50 lk.‚ in Petitsatz mit

60 liik. für den Bogen honoriert. Alle Manuskripte,

Mitteilungen und redaktionellen Anfragen beliebe man

zu senden an Prof. Dr. Scbmaitz, Berlin, Tierärzt

licbe Hochschule. NW., Luiscnstraße 56. Korrekturen,

Rezensions-Exomplare und Annoncen dagegen an die

Verlagsbuchhandlung.

Woehenschrifis
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Moderne Antiseptika.

Von Stadt- und Distriktstierarzt Ludwig Mayr-Roseni'eld.

Legion, könnte man bald sagen, ist die Zahl dieser anti

septischen Wund- und Streupulver, die sich in den letzteren

Jahren mit aller Gewalt einen vornehmeren Sitz in der Reihe

unseres Arzneischatzes erobern wollen. Wer garantiert, daß

morgen nicht die reinste Hochflut von neuen Mitteln unter herr

lichen Namen und mit prächtigen Garantien für bombensichere

Wirkung auf den Markt kommen. Mit rührender Emphase

schildern die Erzeuger ihr Produkt. Kein Wunder, wenn man

dann diesen vielleicht auch manchmal sehr zweifelhaften Neue

rungen sehr skeptisch gegenübersteht, so daß man wieder recht

gerne zum alten Lysol und Kreolin zurückkehrt.

Andrerseits läßt es sich auch absolut nicht leugnen, daß

gerade unter der nicht geringen Zahl unserer antiseptischen

Mittel, das Ideal der Antiseptik noch fehlt, ein Medikament,

das sämtliche Vorzüge einer rationellen Therapie in sich ver

einigt.

Die Wirkung dieser idealen Antiseptika soll eklatant sein,

man soll sich mit Sicherheit auf seine pharmakodynamische

Wirkung bzw. Kraft verlassen können, es soll insbesondere in

gleichen Fällen gleich wirken. Dieses ideale Antiseptikum

soll aber neben vielen anderen Vorzügen, wie Geruchlosigkeit

und Ungiftigkeit — und dies ist namentlich für den Praktiker

auf dem Lande ein ganz ausschlaggebender Punkt —— mindestens

billig sein. Daß es in Kliniken, wo es auf eine handvoll Tanne

form vielleicht gar nicht ankommt, ein wahrer Hochgenuß ist zu

arbeiten, ist sicher, gegenüber dem Faktum, daß z. B. 100 g

Tannoform, Dymal, Airol, und wie sie alle heißen in praxi im

Nu und damit eine schöne Summe Geldes verpulvert sind.

Mit diesem Faktor zu rechnen, ist man nun allerdings ge

zwangen, „wenn’s nur hilft“, sagt der Bauer. ‘

Auf der Suche nach einem solchen Mittel begann ich nun

mit Tannoform in geeigneten Fällen zu arbeiten.

Das Tannoform (CH2(CH H9 09)2, obgleich schon seit

12 Jahren von seinem Erzeuger Merck, Darmstadt, hergestellt,

hat verhältnismäßig wenig Karriere gemacht, obgleich dieses

Präparat ganz hervorragend ist in seiner mannigfachen Wirkung

und infolgedessen weiteste Verbreitung verdient. In zahlreichen

Fällen habe ich dieses Kondensationsprodukt aus Formaldehyd

und. Tannin und in all diesen Fällen als äußerst zuverlässig

und zweckmäßig gefunden. Äußerlich angewandt lernte ich es

als ein ganz vorzügliches Trockenantiseptikum kennen, mit dem

nach meiner Erfahrung allerdings noch das nachbezeichnete

Dymal konkurrieren kann. Unter den zahlreichen Fällen, die

ich mit Tannoform behandelte, mag einer hier Erwähnung finden,

deshalb, weil die Wirkung desselben so frappant war: Ein

äußerst bissiger deutscher Schäferhund wurde mir vorigen Jahres

mit kolossalen Verletzungen an der linken Vorderextremität in

Behandlung gegeben; Stat. praesens: die Verletzungen bestanden

mindestens 2 Tage, es war starke Eiterung eingetreten; All

gemeinbefinden schlecht, Futteraufnahme ganz sistiert; bis zur

halben Höhe der Extremität war in deren ganzen Umfang

kein Stückchen Haut mehr, die hintere Muskelpartie war zer

fetzt und in Eiterung begriffen. Behandlung: Morphiumnarkose,

Behandlung nach chirurgischen Regeln; 1/„stündiges laues

Sublimatbad der erkrankten Gliedmaßen; hierauf Bestreuen der

ganzen Wundfläche mit Jodoform und Verband.

Da Patient nach 2 Tagen heftige Schiittelfröste bekam und

das Allgemeinbefinden sich nicht besserte, wechselte ich den

sehr stark mit stinkendem Eiter durchsetzten Verband.

Behandlung wie erstmals, nur anstatt der Jodoformtherapie,

Tannoformbehandlung. Abermaliger Verband. In Bälde, ja zu

sehends trat Besserung ein, die sich nach weiteren 5 Tagen

fast zur vollständigen Heilung steigerte. Überall, wo noch

lebendes Gewebe war, setzte herrliche Granulation ein, die

Sekretion ließ ganz und gar nach. In Bälde war das Tier

| völlig geheilt. Noch nie habe ich die Wirkung eines Arznei

 



688 N0. 38.BERLINER TIERÄRZTLICHE WOCHENSCHRIFT.

körpers so herrlich gefunden, wie hier zum erstenmal mit

Tannoform. Seitdem möchte ich es jedem Kollegen wärmstens

empfehlen. In vielen andern Fällen, die allerdings anderseits

schon beschrieben sind, habe ich die günstige Tannoformwirkung

kennen gelernt, so bei Manko der Pferde, Panaritien, Fisteln,

Behandlung von Abszeßhöhlen, Bestreuen der Wunden bei

Operationen, Druckschäden, Strahlkrebs und innerlich bei Durch

fällen der verschiedenen Haustiere, nicht nur bei Kälberruhr,

wo auch ich eine spezifische Wirkung erhalten zu haben glaubte,

sondern auch bei profusen Diarrhöen der Fohlen und älterer

Pferde und Rinder. Die styptische und sicherlich auch vorzüg

liche antiseptische Wirkung der kombinierten Tanno-Formalde

hydtherapie ist bei Ruhr spezifisch und bei anderen abnormen

Fäulnis- und Gärungsprozessen im Darm unverkennbar. Ge

rade durch seine gerechte, nicht unsichere Wirkung, natürlich

in solchen Fällen, die überhaupt noch heilbar zu sein schienen,

habe ich diesen Arzneikörper so lieb gewonnen.

In mancher Beziehung dem Tannoform ähnlich, aber noch

etwas teures Präparat nach meiner Ansicht, ist das Dymal,

Didymium salicylicum, ein antiseptisches „Wund- und Streu

pulver“, das von den vereinigten Chininfabriken Zimmer u. Co.

G. m. b. H. in Frankfurt a. Main hergestellt wird. Dieses

Dymal, über das ja. auch schon des öfteren von anderer Seite

geschrieben wurde, stellt hinsichtlich der Konsistenz ein dem

Tannoform ähnliches Produkt dar. Es bildet ein weiß bis grau

weißes, voluminöses geruchloses Pulver mit einem Stich ins

rötliche. In Wasser und Alkohol ist es, im Gegensatz zu

Tannoform, das zwar in Wasser löslich, aber in Alkohol unlös

lich ist, unlöslich; beim Glühen hinterlä.ßt es einen rotbraunen

Rückstand. Was den Chemismus dieses Arzneikörpers anlangt,

so besteht derselbe aus den Salizylaten seltener Erden der Ger

Gruppe, im wesentlichen aus salizylsaurem Didym. Seine

chemische Formel lautet: Di(C.;H,OHCOO);,. Das Dymal ent

faltet, analog dem Tannoform eine nicht zu unterschätzende,

ebenfalls gute antiseptische Wirkung. Ich habe es vielfach

äußerlich, und zwar auch manchmal in Kombinationswirkung

mit Tannoform a_a. mit gutem Erfolge verwendet, in wenigen

Fällen versuchsweise auch innerlich.

Äußerlich leistete mir das Dymal gute Dienste bei mannig

fachen Verwundungen, insbesondere bei solchen mit großen

Substanzverlusten. Langanhaltende Eiterungen und einen

Patienten mit operierter \‘Viderristfistel heilte ich mit Dymal in

verhältnismäßig kurzer Zeit, letzteren Fall (Widerristfistel) mit

Naphtalin (Imminger) ä Dymal. In neuerer Zeit wandte

ich Dymal an bei einfacheren Metritiden von Pferd und Rind,

namentlich auch dann, wenn größere Verletzungen der Geburts

wege bestanden; die Applikationsweise war gewählt teils in

Form von gründlichen Einpuderungen der erkrankten bzw.

entzündeten Teile, teils in Form von Dymalsahne, ähnlich

wie Kollege Zieger-Strehla zum erstenmale die Tannoform

sahnetherapie empfahl. Um die Wirkung dieser Dymalsahne zu

erhöhen, ließ ich der eigentlichen Dymaltherapie eine gründ

liche Irrigation und Reinigung des Uterus und der äußeren

Geburtswege zuerst mit lauwarmem Wasser dann mit 2proz.

Septoform oder Bazillollösungen vorangehen. Die Erfolge waren

in jedem Falle zufriedenstellend. Versuchsweise arbeitete ich,

namentlich um die Parallelwirkung mit Tannoform näher

kennen zu lernen, die ihm sicherlich nicht abzuleugnen

ist, auch innerlich mit Dymal und zwar in zwei

 

 

Fällen von veritabler Kälberruhr und in ein paar Darm

katarrhen Pferd und Rind betreffend. Ob die in all diesen

Fällen erzielte Heilung spontan erfolgte, oder ob Dymal das

Mittel war, das die Heilwirkung zustande brachte, vermag ich

jetzt noch nicht mit Sicherheit zu konstatieren, da diese wenigen

Fälle einen Schluß auf die innere Dymaltherapie nicht zulassen.

Jedenfalls aber darf man dem in Dymal verkörperten Salizyl

eine fäulnis- und gärungswidrige Kraft nicht absprechen. Endlich

habe ich Dymal auch in Salbenform und zwar 10 proz. an- '

gewandt, namentlich bei Operationswunden. In einigen Fällen

von Hernia interna abdominalis, ein Leiden, das in unserer

gebirgigen Gegend sehr häufig vorkommt, behandelte ich die durch

Laparatomie entstandene Operationswunde nach Heftung der

selben mit Dymalsalbe (Dymal 1: 10,0 Ad. suill.) Heilung er

folgte tadellos, per primam _intentionem.

Mit der bakteriziden Kraft des Formaldehyds in Tannoform

und dem Salizyl in Dymal rivalisieren auch die Wismutsalze

bzw. die eben in moderner Zeit erstandenen, meist sehr teuren

Präparate, die sich wohl in der praxis elegans rentieren, kaum

aber für den Land-, Feld- und Wiesentierarzt, der solche Mittel

en masse gebraucht. Von diesem Wismutverbindungen, Airol

(jodiertes Derniatol), Thioform (dittriosalizylsaures Wismut),

Crurin, Jodogallizin, Bismal, Derm01 usw., habe ich häufiger

Tribromphenolwismut, das Heroform in meiner Praxis ver

wendet.

Das Bismut tribromphenylicum, das ja, wie die oben er

wähnten Wismutkörper, hauptsächlich in der Humanmedizin eine

Rolle spielt, gehört ebenfalls unter die Kategorie der Trocken

antiseptika. Auch Heroform ist wie Tannoform und Dymal un

giftig, es erzeugt keine Ekzeme, im Gegensatz zu Jodoform

geruchlos und soll, ohne seine Wirkung zu verlieren, sterilisierbar

sein. Dr. med. Metall (Wien) berichtet über günstige Er

folge von Heroform in der Dermatologie, speziell in der Syphilis

therapie bzw. Behandlung syphilisticher Geschwüre. Beuttner

(Genf) spricht Heroform als Speciticum bei ulcus cruris an.

Außerdem findet es ausgedehnteste Verwertung in der

Gynäkologie, wo es in Pulverform oder in Form der Hero

formgaze zur Tamponade und Drainage angewendet wird, bei

Nasenkrankheiten, Otitiden, Augenentzündungen, in der Demo

logie bei der Behandlung putrider Zaihnpulpen, und vielfach als

Darmantisepticum. Als letzteres leistete mir Heroform vorzüg

lichen Dienst. Einige hartnäckige Darmkatarrhe beim Pferd be

handelte ich in erster Linie mit Evaknantien, nachfolgend mit

Stomachicis, und erst in letzter Instanz Darmdesinfektion mit

Heroform; p. die 20 g in dosi refracta morgens und abends

je 10,0. Ob die in einem allerdings leichten Grade von

intestinaler Staupe beim Hund erzielte Heilung auf die energisch

eingeleitete Heroformindikation zurückzuführen ist, vermag ich

mit Sicherheit nicht zu sagen. Ganz zufrieden war ich mit

diesem Tribromphenolwismut bei der Behandlung der ver

schiedensten Konjunktivitiden bei Pferd, Rind und Hund. Die

Applikation geschah teils in Pulver- teils in Salbenform. In

der Mehrzahl der behandelten Fälle, sistierte, nachdem die

kranken Augen desinfiziert waren, auf kurze Heroformbehandlung

hin, die Tränensekretion. Beim Rind sah ich mehrmals eine mit

kolossaler Tränensekretion einhergehende Conjunctivitis catarrhalis,

die ich mit ganz ausgezeichnetem Erfolg mit Heroform be

handelte. Die betreffenden Rinder, 4 an der Zahl, zeigten

ziemlich harte Anschwellungen, geschwulstartige Verdickungen
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in der Parotisgegend, also veritable Aktinomykome. Diese

Aktinomykome behandelte ich, weil inoperabel, mit cyt. Canthar

idatum. Ich hatte es versäumt, den Besitzer darauf aufmerksam

zu machen, die mit der Salbe behandelten Stellen mit einem

primitiven Verband zu versehen. Binnen wenigen Stunden

stellte sich bei den Tieren starke Sekretion der Tränendrüsen

ein, durch nichts als durch das wirksame Agens der Canthariden

salbe hervorgerufen. Diese eigenartige Conjunctivitis catarrhalis

heilte, wie gesagt, Heroform vorzüglich. Was die externe An

wendung desselben anlangt, so gilt auch hier, was von

Tannoform und Dymal gesagt ist. Kleinere und größere Wunden,

Exkoriation, sowie eine bedeutende Flächenwunde an der Vorder

seite des Karpalgelenks beim Pferd wurden relativ schnell

geheilt. Es ist also auch Heroform ein Arzneikörper, dessen

Wirkung gegenüber dem Jodoform eine ganz ausgezeichnete ist.

Endlich versuchte ich auch ein in jüngster Zeit vom Ber

liner Chemiker Dr.Stephan hergestelltes Präparat, das sog.

Phenyform, das von der Chemischen Industrie Pallas GmbH.

Berlin, hergestellt wird. Dieses Phenyform stellt ein sehr feines,

nicht hygroskopisches Pulver dar, das in Wasser, Chloroform

und Benzol unlöslich, in Alkalien und Ammoniak dagegen löslich

ist. Es wird hergestellt durch Kondensation von Phenol und

Formaldehyd und bildet, wie der Erzenger dieses Arzneikörpers

sagt, ein trockenes Polymerisationsprodukt des Oxybenzylalkohols,

dem der Formaldehyd labil angelagert ist. Es stellt also eine

geruchlose und ungiftige Verbindung der Karbolsäure und des

Formaldehyds in Pulverform dar. Die Ungiftigkeit des Präpa

rates hat Dr. med. Schiftan auf Grund seiner toxikologischen

Untersuchungen an Kaninchen nachgewiesen. Die Wirkung des

Phenyform besteht, nach dem Bericht der Fabrik, darin, daß

es sich durch die enzymatische Wirkung der Wundsekrete und

der Gewebssäfte allmählich in freien Formaldehyd und ein

geruchloses Phenolderivat —- polymerisierten Oxybenzylalkohol

—— zerlegt. Auf diese Weise soll das Phenyform durch die im

naszierenden Zustande wirkenden Komponenten eine hervor

ragende lang andauernde Wirkung entfalten. Die klinischen

Versuche beschränkten sich wohl der Hauptsache nach auf

solche in der liienschenmedizin. Ekzeme wurden im Gegensatz

zu Jodoform bei der Phenyform dis dato nicht beobachtet, im

Gegenteil, Jodoformekzeme erfolgreich mit Phenyform behandelt.

Analog den Indikationen von seiten des Menschenarztes pro

bierte ich dieses Pulver, allerdings in wenigen Fällen, in der

Chirurgie bei der Behandlung von Abszessen (Druse) der sub

parotidealen und retiopharyngealen Lymphdrüsen. An diesen

wenigen externen Versuchen konnte ich eine ziemlich granu

lationsbefördernde Wirkung bemerken. In einem Falle von

Laparatomie (Hernia int. abdom.) bestreute ich die Muskel- und

Hautnähte mit Phenyform pulv. Eiterung war nicht eingetreten,

die Wunde heilte per primam. Nach einer Radikaloperation

von ziemlich ausgebreiteter Papillomatose beim Rind, behandelte

ich die offenen Wundflächen diesmal nicht wie ‚früher mit

Pyoctanin coeruleum, sondern mit Phenyform. Die Wundflächen

vernarbten vorzüglich. Außer diesen wenigen Versuchen an

meinen Vierbeinern behandelte ich vor kurzer Zeit mit Pheny

form meinen kranken rechten Arm, den ich bei Abnahme einer

stark in Fäulnis übergegangenen Nachgeburt infizierte. Die in

folge der Infektion entstandenen Abszesse eröil‘nete ich und

behandelt(sie mit dem Pulver. Der Erfolg war sehr zufrieden

stellend. Aus diesen äußerst wenigen Versuchen läßt sich

 

jedoch noch kein sicheres Urteil bilden. Meiner Ansicht nach

dürfte es sich aber empfehlen, daß auch von seiten anderer

Kollegen dieser Arzneikörper einer genauen Prüfung hinsichtlich

seiner Güte als Medikament unterzogen wird, zumal sich der

Preis gegenüber den anderen vorerwähnten Präparaten niedriger

stellt bei eventuell gleicher Wirkung und gleichen oder besseren

Vorzügen. In nachstehendem habe ich mir die Preisverhältnisse

etwas näher betrachtet, so wie sie sich berechnen lassen, wenn

man diese Medikamente, wie wir Württemberger Tierärzte ge

zwungen sind, durch Apothekerhand dispensieren läßt. Bei der

Berechnung legte ich die Ergänzungstaxe zur deutschen Arznei

 

 

taxe, ohne Dispensationsgebühren, Rabatt etc. zugrunde. Danach

würden sich ‘zum Beispiel in Pfennigen berechnen:

Heroform .

Gramm Jodoform vel. Bis. Dymal Tfa’nno' Phemform

. 0rm pur

trrbromph.

1 15 15 10 10 1010 100 l15 70 65 60 ,ä“ä

25 250 290 175 165 135 <;Eä

100 755 960 700(?)*) 535 480 S

Es wäre nun der Preis für Phenyform und Tannoform

weitaus am niedrigsten gegenüber den übrigen hier besprochenen

Arzneikörpern. Die Zeit wird es lehren, welches der modernen

antiseptischen Pulver als bester Sieger hervorgeht aus ihrem

Konkurrenzkampfe.

Mitteilungen aus der Praxis.

Flhrolysln in der Tierheilkunde.

Von Tierarzt Dr. Rahne, Schönebeck a. E.

Angeregt durch die Ausführungen des‘ Herrn Kollegen

Kratzer-Eichendorf, in Nr. 43 der „Wochenschrift für Tier

heilkunde und Viehzucht“, Jahrgang 50, nahm ich unlängst Ver

anlassung, das mir von der Firma E. Merck-Darmstadt, zu

Versuchszwecken gütigst übersandte Fibrolysin in einem ver

zweifelten Falle von Sklerose bei einem Pferde als ultima ratio

anzuwenden. Der Erfolg war so auffällig, daß ich nicht umhin

kann, diesen Fall zur Kenntnis weiterer Kreise zu bringen. Um

jedoch den mit Fibrolysin erzielten Erfolg besser hervortreten

zu lassen, ist es zunächst zweckmäßig, die ursprüngliche Er

krankung des Pferdes, die angewandten therapeutischen Maß

nahmen und sonstigen Nebenumstände eingehender zu schildern.

Eibe 7jährige Rappstute, mitttelschweren Schlages, das

beste Kutsch- und Wagenpferd des hiesigen Spediteurs 0., geriet

am 6. März d. J. infolge Unvorsichtigkeit des betreffenden

Kutschers bei der Einfahrt zu einem Fabrikhof in die benachbarte

Aschengrube, wobei sich das Pferd umfangreiche Verbrennungen

der rechten Kruppe, des Anus und. der Vulva, sowie mehrfache

Verletzungen an der Innenseite des rechten Hinterschenkels und

am Sprunggelenk zuzog. Nach gründlicher Reinigung mittelst

Kreolin wurden die betroffenen Stellen mit einer 15 prozentigeu

Lösung von Kreolin in Sapovaseline gut eingerieben und dies

mehrmals wiederholt. Wie kaum anders zu erwarten war, trat

in den nächsten Tagen eine diffuse entzündliche Anschwellung

der Haut und Unterhaut des ganzen rechten Unterschenkels ein;

gleichzeitig begannen sich die verbrannten Hautpartien von dem

darunterliegenden Gewebe unter starker Eiterbildung abzulösen.

*)100 Gramm-Preis nicht verzeichnet in der Taxe.

Q’
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Zur Beseitigung des Einschusses diente eine erregend zerteilende

Salbe, nämlich ein Gemisch aus Kampfer, Schmierseife und

grauer Quecksilbersalbe im Verhältnis von 1 : 4:8; dieselbe

wurde täglich 1 mal in großer Ausdehnung eingerieben und

jeden dritten Tag mittelst lauwarmen Wassers vor erneuter Ein

reibung entfernt. Unter dieser Behandlung war der Einschuß

innerhalb von etwa 15—18 Tagen bis auf eine geringe Schwellung

des Sprunggelenkes und des Hintermittelfußes gehoben, und das

Pferd hätte bereits zur Arbeit verwendet werden können, wenn

nicht in der Heilung der verbrannten Hautstellen eine gewisse

Verzögerung eingetreten wäre. Dies lag daran, daß das sonst

fromme Pferd anfing, sich jeder Behandlung durch Beißen und

Schlagen zu widersetzen. Alle Zwangsmaßregeln erwiesen sich

als erfolglos, bis es endlich gelang, durch Verhüllen des Kopfes

mittelst einer Decke, später durch Zuhalten des rechten Auges,

das Tier einigermaßen zu beruhigen und zu behandeln, indem

die nekrotischen Stücke entfernt und die freiliegenden Teile nach

dem Abwaschen des Eiters mit einer 20 prozentigen Lösung von

Pyoktanin in Sapovaseline stark bepinselt wurden.

Da indessen das Pferd sich im Stelle ganz ungebärdig ver

hielt, sah sich der Besitzer endlich veranlaßt, dasselbe am

6. April zu leichten Arbeiten im zweispännigen Zuge mit

zuverwenden. Aber kaum war es einige Straßen weit gegangen,

als es infolge Scheuens niederfiel und hierauf mit Wagen in

ein benachbartes Gehöft hineinrannte. In den Stall zurück

gebracht, war der ganze rechte Unterschenkel wieder sehr stark

angeschwollen und an der Innenseite des Sprunggelenks ver

mehrt warm; Hautabschürfungen oder irgendwelche Verletzungen

nicht nachweisbar. Nach Auftragen eines mit Burowscher Lösung

und Kampfer bereiteten Lehmbreies verschwand die Wärme

wohl innerhalb einiger Tage, aber die Verdickung des Schenkels

war jetzt durch alle möglichen Mittel nicht zu beseitigen. \Vieder

holte Waschungen mit Oxykrat und Kampferspiritus, tägliche

Einreibungen mit der bereits erwähnten Einschußsalbe, oder

mit Terpentinölseife (1:3), oder nur mit Schmierseife neben

öfterer Reinigung des Beins führten nicht zum Ziele, denn nach

vierwöchentlicher erfolgloser Behandlung war die Anschwellung

noch genau so stark wie vorher. Ich wußte nun keinen Rat

mehr und entschloß mich, das einige Tage zuvor von der Firma

E. Merck erhaltene Fibrolysin zu versuchen. Bei der Un

bändigkeit des Tieres war die Möglichkeit einer intravenösen

Injektion völlig ausgeschlossen, und mußte ich mich auf sub

kutane Injektion — mittelst meiner gewöhnlichen Kolikspritze

ausgeführt — beschränken.

Die Injektionen fanden innerhalb von 11 Tagen fünfmal

statt und zwar am 5., 7., 9., 12. und 15. Mai, je eine Ampulle

von 11,5 cm Fibrolysin; irgendwelche sonstige Behandlung

außer einer täglichen Bewegung von etwa einer halben Stunde

wurde unterlassen. Reizerscheinungen oder Abszesse traten

nach diesen Einspritzungen niemals ein. Nach den beiden ersten

Applikationen war ein Erfolg noch nicht nachweisbar, erst bei

meinem Besuche am 10. Mai, also nach der dritten Injektion,

zeigte sich eine merkliche Abnahme der Anschwellung, sowie

eine bessere Beweglichkeit des ganzen Schenkels. Von der

vierten Injektion ab ging die Schwellung geradezu verblüffend

schnell zurück, und am Tage nach der letzten Applikation war

das Pferd bis auf eine geringfügige Verdickung der Beugesehnen

wiederhergestellt, so daß weitere Einspritzungen unterbleiben

konnten. Bis nach den Pfingstfeiertagen blieb das Pferd dann

 

noch im Stalle und wird seitdem zu jeder Arbeit verwendet.

Daß ich in dem vorliegenden Falle lediglich dem Fibrolysin

meinen Erfolg zu verdanken habe, ist wohl zweifellos. Wie

schon Herr Kollege Kratzer in seiner Abhandlung ganz richtig

erwähnt, scheint die Wirkung des Fibrolysins um so schneller

und sichtbarer einzutreten, je kürzer die Zwischenräume der

einzelnen Injektionen sind; nach meiner, wenn auch erstmaligen

Erfahrung, dürften letztere zweckmäßig jeden zweiten Tag

stattfinden.

In dem Fibrolysin der Firma E. Merck, Darmstadt, welche

dem Arzneischatz schon so manches wertvolle Präparat zu

geführt hat, scheinen wir demnach ein Mittel zu besitzen,

welches bei der Vielseitigkeit seiner Anwendung in der Tier

heilkunde eine wichtige Rolle zu spielen berufen ist und jeden

Praktiker veranlassen sollte, dasselbe gegebenenfalls zu probieren;

in welchen Fällen dies geschehen kann, ist in Kratzers Ab

handlung ausführlich besprochen.

Ich möchte zum Schluß noch auf ein anderes Mercksches

Präparat kurz zurückkommen, nämlich auf das Pyoktanin,

welchem ich bereits früher gelegentlich meiner Mitteilungen

über Tannoform (cf. B. T. W. 1904, Seite 322) einige an

erkennende Worte zollte. Dasselbe hat mir seitdem in Hunderten

von Fällen ganz ausgezeiclmete Dienste geleistet, z. B. bei

Hautabschürfungen, Druckschäden, Mauke, Panaritium und

sonstigen jauchigen oder eitrigen Prozesen, welche jeder

anderen Behandlung spotteten. In dem vorliegenden Falle diente

mir das Pyoktanin als eiter- und sektionsbeschränkendes Mittel

für eine Wundfläche von 32 cm im Quadrat und hat auch den

Besitzer des Pferdes wegen seiner hervorragenden Wirkung

höchst befriedigt. Etwaige Blaufärbung der Hände lä.ßt sich

mittelst Seifenspiritus schnell und leicht beseitigen. Meine Ver

wendung des Pyoktanins erfolgt schon seit Jahren lediglich als

2proz. Lösung in Sapovaseline von der Firma H. Wolfrum & Co.,

Augsburg, und kann ich auf Grund meiner vielen Erfahrungen

behaupten, daß die Sapovaseline obiger Firma dem Vasogen und

den sonstigen hierfür eingeführten Ersatzprodukten, abgesehen

von dem viel billigeren Preise, völlig ebenbürtig ist.

Argentinische Zwangsmittel.

Von Herbert Fischer, Regierungstierarzt in Buenos«Aires.

Die beiden Zwangsmittel, welche in Argentinien zum Ein

fangen von Vieh gebraucht werden, sind bekanntlich die Boleadora

und der Lasso.

Erstere besteht aus drei Bleikugeln, die mit Leder um

wickelt und an je einem etwa zwei Meter langen, geflochtenen

Strang befestigt sind. Die freien Enden der drei Stränge sind

zusammengebunden. Wenn der Reiter die Boleadora gebraucht,

so behält er eine der Kugeln in der Hand und führt mit dem

Arm über seinem Kopf kreisende Bewegungen aus, wodurch die

beiden andgren Kugeln in Schwingung gebracht werden. Wird

nun die Boleadora gegen die Hinterbeine des zu fangenden

Tieres geworfen, so schlingen sich die Kugeln bzw. deren Seile

vollständig zu und bringen so das Tier zu Fall. Wie leicht

begreiflich, geht die Sache niemals ohne mehr oder weniger be

deutende Verletzungen ab. Die Wurfweite beträgt im Renn

galopp etwa 30 Meter.

Das zweite Zwangsmittel, der Lasso, ist ein ca. 12 Meter

langer, aus dünnen8treifen unge gerbter Rinderhaut geflochtener,

--.._.

'

Q!
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1 cm dicker, drehrunder Strang, der ziemlich steif ist und an dessen

Enden ein Ring befestigt ist. Beim Einlassieren wird eine ein

fache Schlinge mit Hilfe des Ringes gebildet, der zugleich als

Spanner des Lassos dient, daher der führenden Hand gegenüber

liegen muß. Der Rest des Lassos wird zu drei bis vier immer

kleiner werdenden Kreisen aufgerollt und während des Schwingen

  

in der Hand behalten. Der Lasso ist auf höchstens 12 Meter

verwendbar.

Beide Zwangsmittel werden aber dank der fortschreitenden

Domestikation der Tiere und der Verwendung kleiner Corrales

mit schmalen Laufgängen (mangas) als Fangvorrichtung

immer seltener in Anwendung gebracht und in absehbarer Zeit

wohl ganz verschwinden und nur der Lasso wird in seiner

Eigenschaft als primitives Wurfzeug und als Spannapparat im

Gebrauch bleiben.

Zum Werfen werden die Fessel oder auch die Röhren der

beiden Vorderbeine mit der Ringschleife des Lassos zusammen

gebunden und einer der Hinterfüße mit einer Achterschleife

hereingezogen.

Brauchbarer erscheint mir die Verwendung des Lassos als

Spannvorrichtung; beiliegende zwei Abbildungen zeigen eine

jedem Campmann geläufigeArt, eine Zwangsjacke zu improvisieren,

um an widerspenstigen Pferden im Stehen irgendwelche Operation

vornehmen zu können.

Die Anwendung geschieht in folgender Weise: Der Lasso

wird zweimal über den Bauch des Pferdes und durch den Ring

gezogen; die letzte der beiden Schlingen läßt man dann über

die Kruppe auf die Oberschenkel heruntergleiten. Das Endstück

des Lassos wird dann zwischen den Vorderbeinen durchgeführt,

wo die Vorarme in mehreren 00 (Achter)touren aneinander

geschnürt werden; darauf geht der Lasso auf der rechten Seite

in die Höhe über den Widerrist weg und wird auf der linken

Seite hinter dem linken Vorarm verknotet.

Auf der zweiten Abbildung ist der Lasso vom Ring aus,

der auch hier in die Mittellinie am Bauch zu liegen kommt,

auf der linken Seite in die Höhe über den Widerrist weg auf

die rechte Schulter geführt; dann kommt wieder Zusammen

sclmüren der Vorarme und Befestigung des Lassos am Ausgangs

punkt auf der linken Seite.

Diese beiden Spannmethoden sind selbst bei ganz rohen

Pferden recht brauchbar, da sie sich darin meist auffallend artig

 

betragen. Hautabschürftmgen, die bei starkem Sträuben am

Rücken des Pferdes entstehen können, lassen sich bei etwas

Vorsicht vermeiden. Jedenfalls kann man im Notfall und wenn

man den Raabeschen Lasso-Dompteur nicht zur Hand hat,

diese einfache Spannmethode vorteilhaft verwenden. Ein langes

dünnes Seil kann in Europa wohl den Lasso ersetzen.

 

 

  

Figur 2.

Pferde, die sich mit dieser Zwangsjacke freiwillig auf den

Boden werfen, müssen allerdings erst davon befreit werden, ehe

sie sich wieder erheben können.

Bemerkt sei noch, daß zur Herstellung obiger Photographien

der Lasso absichtlich nicht genügend fest angezogen wurde, um

die Übersichtlichkeit zu erleichtern, denn der Ring mit der

Buuch- und Schenkelschlinge verschwindet bei festem Anlegen

fast ganz zwischen den Kniefalten.

Abnormes Darmanhängsel beim Schaf.

Von Dr. Goldherger-Krojanke.

Bei einem geschlachteten Schaf habe ich eine interessante

Abnormität am Dünndarm gefunden, welche durch die beige

  

gebene Skizze erläutert wird. Ziemlich am Ende der krausen

Schlingenpakete, welche der Leerdarm bildet, also schon in

der Nähe des Hüftdarms, setzt sich an den Dünndarm im fast

rechten Winkel ein 13 cm langes, blind endigendes Anhängsel

an, welches einen Durchmesser von 20 bis 25 mm aufweist

und in der Beschaffenheit ganz dem Dünndarm entspricht, das
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man also gewissermaßen als einen zweiten Blinddarm bezeichnen

könnte. Das Anhängsel war mit demselben Inhalt wie der Dünn

darm erfüllt. Mukosa und Serosa normal und denen des an

stoßenden Darmteiles gleich.

Referate.

Die Kolumbatcser Fliegenplage.

Von kgl. ung. Tierarzt Heinrich Bleyer, Fogaras.

(Allntorvosl Lapok. 1907. Nr. SA.)

Eine der schönsten Donaupartien gibt jene Gegend, aus

welcher im Frühjahr die Kolumbäcser Fliege in riesigen

Schwärmen herauszieht, und wo sie hingelangt, immensen

Schaden stiftet. Die Fliegen kommen hauptsächlich aus den

Höhlen der wildromantisch gelegenen Felsenburg Galamböcz,

welche man von der Donau aus auch gut sehen kann. Zur Zeit,

als die Schwärme austliegen, bemerkt man schon von der Ferne

dichte, nebelartige, schwebende Massen, vor welchen die Ein

heimischen schleunigst in ihre Behausungen sich zurückziehen

und Fenster und Türen sorgfältig zuschließen. Bald darauf

wird es am hellichtesten Frühjahrstag stockfinster, bis die

Schwärme, durch den Wind getrieben, aus dem Donaupaß in

die serbische und ungarische Ebene gelangen. Die Wände _der

Gebäude bleiben von den Fliegen schwarz zurück. Die Tiere,

welche die Fliegen behalten, zeigen an den Augen, um das

Maul und an der Nase, in der Achselhöhle, am Bauch, zwischen

den Schenkeln und um die äußeren Genitalien flache, wärmere,

schmerzhafte Anschwellungen, an welchen man unzählige kleine,

flohstichithnliche, rote Flecke bemerken kann. Die Körper

temperatur ist erhöht und die Herztätigkeit beschleunigt. In

den leichteren Fällen tritt nach Umschlägen mit kaltem Essig

wasser und öfterem Baden bald Genesung ein. Prophylaktisch

wenden die Einheimischen Petroleum und andere übelriechende

Salben an, welche sie an die dünneren Hautflächen bringen;

außerdem zünden sie Dünger an und treiben ihre Tiere nur

abends auf die Weide, während des Tages halten sie diese in

den verfinsterten Ställen.

Man hat versucht, durch das Zumauern der Höhlen der

Kolumbäcser Fliegenplage vorzubeugen, aber vergebens, denn

diese Tiere sind auch in der Umgebung sehr verbreitet. Die

Eier werden am Ende Mai und Anfang Juni von den befruchteten

und an den kleinen Nebenbächen zurückgebliebenen Weibchen

in äußerst großen Massen gelegt; auch die Larven bleiben an

den Bächen und im eingepupptem Zustand verweilen sie bis zum

nächsten Frühling, an welchen dann die herausgeschlüpften

Fliegen zu schwärmen anfangen. Die Entwicklung dieser Fliegen

ist allein an die Witterungsverhältnisse gebunden: nach kaltem,

trockenem Winter, bei Frühlingsfrost entwickeln sie sich gar

nicht und anhaltendes Regenwetter richtet auch die bereits ent

wickelten Fliegen bald zugrunde.

Das wirksamste Mittel gegen die Fliegen ist Asa fostida

mit Teer und Petroleum gemengt, während das Jodoform als

vollkommen wirkungslos sich erwiesen hat; die Bauern wenden

als Hausmittel meistens Düngerrauch an; am vorderen Ende der

Wagenstange binden sie einen Topf mit angezündetem Stroh,

gemischt mit nassem Dünger an, um die Fliegen zu vertreiben.

Die durch die Fliegen beigebrachten Anschwellungen werden

meistens mit Essiglösungen behandelt; größere, verbreitetere

Anschwellungen aber führen meistens zum Tod der angegriffenen

jüngeren Tiere. Seltsamerweise zeigen sich die übrigens sehr

l

indolenten Büffel gegenüber dem Kolumbäcser Fliegenstich sehr

empfindlich und fallen sehr oft nach verhältnismäßig minderen

Angriffen.

Bei der Sektion findet man keine solchen Veränderungen,

welche die Annahme, daß der Tod infolge der stärkeren An

schwellungen der Schleimhäute eingetreten ist, zu bestätigen

geeignet wären, so daß man vielfach angenommen hat, daß

eventuell hier auch ein toxischer Stoff die Erkrankung und den

Tod verursacht. (Prof. Dr. von Rattz machte vor einigen

Jahren Impfversuche mit dem wässerigen, dann mit Alkohol und

mit Glyzerin hergestellten Kolumbzicser Fliegenextrakt, aber

mit negativem Resultat; trotzdem scheint es wahrscheinlich zu

daß die Erkrankung auf toxische Einflüsse zurück

Dr. Z.

‘sein,

zuführen ist.)

Übertragung des Rotlaufs auf Menschen.

,\'cröifcutlichungcn a. d. Jahres-Voterimir-Berichten der beamteten Tierärzte Preußens

für du Jahr 190i. l. Teil. S. lll.l

Über Infektion von Tierärzten durch Rotlaufimpfmaterial

liegen mehrere Mitteilungen vor. Die Infektion erfolgte bei

dem Impfgeschäfte gewöhnlich mit der Impfnadel und durch

Rotlaufkultur. Die infizierten Stellen waren stets geschwollen,

sehr schmerzhaft und zeigten blaurote Färbung. Ein Schlächter

infizierte sich bei der Schlachtung eines rotlaufkranken

Schweincs. In allen Fällen ging die Heilung nur langsam vor

sich und beanspruchte sogar in dem einen Fall eine Zeit von

8 Wochen. Wahrscheinlich ist der Tod des Tierarztes Rauer

in Kallies auf eine Rotlaufinfektion zurückzuführen. Rauer

verletzte sich an dem Rande eines Kulturröhrchens unerheblich

am Finger. Nach kurzer Zeit machten sich an der Stichstelle

erhebliche Schmerzen bemerkbar, so daß Rauer einen Arzt zu

zog. Die angewendeten Mittel blieben ohne Erfolg, auch

operative Eingriffe und Einspritzungen von Argent. colloidale

fruchteten nichts. Eiterherde wurden nicht gefunden. Am vierten

Tage starb Rauer auf dem Transport zu einer Klinik. Gesicht,

Ohren, Hals und Hände des Toten waren kupferfarben~ oder

blaurot verfärbt. Leider ist die Todesursache nicht bakteriologisch

festgestellt worden. Rdr.

Aphthenseuche und Vaccine.

Von Tierarzt Siegmunddiasel.

(Schweizer Archiv für Tierhellkunde‚ 1907, 3. Heft.)

In der Reisestudie von Ostertag über das Veterinärwesen

von Nordamerika ist die Bemerkung enthalten, daß durch Kuh

pockenlymphe die Maul- und Klauenseuche nicht in gesunde

Bestände eingeschleppt werden könnte. Siegmund, welcher seit

37 Jahren die Anstalt zur Gewinnung animaler Lymphe leitet,

hat schon in früheren Jahren diesbezügliche Beobachtungen ange

stellt. Zu seinen Versuchen wandte er Lymphe an, die er von

maul- und klaueuseuchekranken Rindern gewonnen hatte. Als

Impfobjekte benutzte er gesunde, unverdächtige Rinder und sogar

auch seine eigene Person. Der Erfolg war immer negativ. Auch

Stadttierarzt Deutl in Linz hat vor Jahren mit denselben Ver

suchei1 keinen positiven Übertraguugserfolg erzielt. Nach Sieg

mund ist es daher unmöglich, daß durch Kuhpockenlymphe, die

aphthenkranken Rindern entnommen wurde, die genannte Seuche

auf gesunde Rinder übertragen werden könne; damit findet auch

die Absicht der Tierärzte von Massachusetts, die aus Deutsch

land importierte Kuhpockenlymphe für die Einschleppung der

Maul- und Klauenseuche verantwortlich zu machen, ihre Wider

legung. ' J. Schmidt.
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Die Behandlung des 0hrwurms.

Von Prof. Hebrant und Assistent Antoine.

(Annalss de llruxelles. Juli 1907)

Der Ohrwurm tritt mit Vorliebe bei ekzematösen, arthriti

scheu und solchen Hunden auf, die lange, hängende, inwendig

behaarte Ohren haben, in denen sich Staub und allerlei Unrat

leicht ansammeln körmen. Oft ist er auch eine Begleiterscheinung

des Katarrhs des äußeren Gehörgangs, wobei die durch die

Schmerzen geplagten Hunde den Kopf stark schütteln, die

Ohren dabei herumschlagen und sich so leicht eine Verwundung

des freien Randes der Ohrmuschel zuziehen.

Der Verfasser geht die verschiedenen Behandlungsmethoden

durch, die bereits alle eine Immobilisierung des Ohres zum

Zwecke haben. Die beste Methode, bei deren Anwendung er die

Heilung gewöhnlich in acht Tagen bewerkstelligt hat, ist folgende:

Über der Ohrwunde bringt er einen festliegenden und gut

schützenden Verband an, den er folgendermaßen herstellt. Die

kranke Stelle der Ohrmuschel wird in lauwarmem 4 proz.

Karbolwasser sorgfältig gebadet, die die Wunde überdeckenden

Borken werden entfernt, die ulzerierte Oberfläche eine Viertel

stunde lang mit der gleichen Flüssigkeit desinfiziert, darauf mit

einem schwefelsauren Kupferstift oder mit Jodtinktur leicht

kauterisiert und mit antiseptischer Watte abgetrocknet. Auf

das Geschwür setzt er rittlings eine runde Scheibe Gaze, deren

Rand er mit Kollodium an das Ohr festklebt. Auf diese erste

Scheibe klebt er eine zweite und wenn nötig eine dritte, jede

etwas größer als die darunterliegende, auf die gleiche Weise

fest. Dieser erste Verband wird hernach mit einer dünnen

Schicht Watte, die zu beiden Seiten der Ohrmuschel aufgelegt

wird, ausgepolstert und das ganze mit einem Stück Gaze über

deckt, das auf die gleiche Weise wie vor befestigt wird.

Durch das Austrocknen bildet der Verband nach kurzer

Zeit schon eine widerstandsfähige antiseptische Schale um das

vorher desinfizierte Geschwür, die es hermetisch umschließt, und

durch die Polsterung das Aufschlagen des Ohres beim Schütteln

des Kopfes abschwächt. Vor Anlegen des Verbandes werden

die Vertiefungen des äußeren Ohres sauber gereinigt, und nach

acht Tagen wird der Verband abgenommen. Helfer.

Ein Fall von Pneumonomykosis bei einer Kuh.

Von Assistent Fölger.

(Mlßtlßdsllflil'l for Dyrlseger, 18. Bund, Hrl’f 1.)

Der Fall betrifft eine Kuh, welche 11 Tage nach dem Kaufe

als lungenkrank angesehen wurde. Vom Tage des Kaufes an

hatte sie nur wenig gefressen und beständig gehustet; sie war

trächtig und kalbte 6 Tage nach dem Kaufe, die Nachgeburt

aber blieb zurück. Bei der tierärztlichen Untersuchung fand

man Fieber, häufigen Husten, eine leichte, trockene Bronchitis

und die zurückgebliebene Nachgeburt. Die Kuh magerte be

ständig ab, selbst nachdem eine inzwischen aufgetretene Gebär

mutterentzündung zurückgegangen war, und zum Schlusse sah

man sich 14 Tage nach dem Ankauf zur Notschlachtung der

Kuh gezwungen.

Da der Käufer des Tieres bei dem Verkäufer Schadenersatz

ansprüche geltend machte, wurden die Lungen der Kuh dem

Veterinärrat zur näheren Untersuchung überwiesen.

Bei der hier vorgenommenen Besichtigung ließen die Lungen

stellenweise ein interstitielles Emphysem erkennen; besonders

auffällig war es aber, daß beide Lungen mit zahllosen Knötchen

durchsetzt waren, welche durchweg Hanfkorngröße besaßen.

 
Die größeren Knötchen trugen den Charakter dickwandiger,

kleiner Abszesse, welche beim Durchschneiden eine geringe

Menge ziemlich dickfliissigen Eiters zeigten; in letzterem waren

bei Ausstrichpräparaten sofort zahlreiche kleine, feine Bazillen

(Bacillus pyogenes) nachweisbar. Das in der Umgebung der

Knötchen befindliche Lungengewebe zeigte bei der makro

skopischen Besichtigung keine krankhaften Veränderungen. Auch

die Bronchien ließen keine Abweichungen von der Norm er

kennen. Die Bronchial- und Mediastinallymphdrüsen enthielten

einige alte tuberkulöse Prozesse.

Die in den Lungen vorgefundenen Knötchen konnten ihrer

Natur nach als Tuberkel nicht angesprochen werden; man war

zunächst geneigt, sie als embolische, kleine Abszesse anzusehen.

Erst als man Schnitte der Lungen mikroskopisch untersuchte,

trat die mykotische Natur der Knötchen zutage.

Was die Entstehung dieser mykotischen Knötchen in den

Lungen betrifft, so glaubt Fölger, daß die Infektionspforte in

der Gebärmutter gesucht werden muß, daß also die vorliegende

Pneumonomykosis nicht auf dem Wege der Inhalation, sondern

auf dem Wege der Blutbahn entstanden ist. Dr. Städter.

Vergiftung von Rindern durch Taxus baccata.

Von Kreisticrarzt Dr. (‚irimme in lllelsungen.

(Deutsche Tlcrürztl. Wochenschrift 1907. Nr. 23.)

Ein zweijähriges Rind und ein anderthalbjähriger Stier

hatten eine geringe Quantität Nadeln und Zweige des Eiben

baumes verzehrt. Daraufhin stellten sich Vergiftungs

erscheinungen bei dem Rind im Laufe der Nacht und bei dem

Stier am andern Morgen ein. Das Rind war unfähig aufzu

stehen, es bestand dabei leichte Aufblähung. Man schritt zur

Notschlachtung. Der Stier fing plötzlich an zu zittern, stürzte

wiederholt hin, sprang aber stets nach einigen Minuten wieder

auf. Vor einzelnen Anfällen wurde auch Drang zum Urinieren

bemerkt. Die Pansenbewegungen waren verzögert. Kotabsatz

wurde während der Dauer der Erkrankung nicht beobachtet.

Die Konjunktivalschleimhaut war gelb verfärbt. Atmung und

Herzschlag zeigten keine auffälligen Abweichungen. Der Stier

erhielt größere Mengen Leinsamenschleim und abführende Salze

und genas.

Bei dem notgescblachteten Rind wurden bedeutende

anatomische Veränderungen gefunden, von denen hervorzuheben

sind: Schwellung und graurote Marmorierung der Kehlgangs

und oberen Halslymphdriisen, sowie der Lymphdrüsen der Bauch

höhle, besonders der Gekrösdriisen; unter dem Epikard in der

Nähe der Kreuzgefäße zahlreiche kleine Blutungen, Herzmnskel

graurot und etwas brüchig; Leber geschwollen, blutreich, braun

rot und fleckig schwarzrot; geringer Milztumor, Pulpa schwarz

rot, Malpighische Körperchen verdickt; Außenfläche des Pansens

graurot, Pansenschleimhaut grau, hebt sich von selbst ab;

Außenfläche des Labmagens graurot, Schleimhaut graurot bis

bläulichrot; Dünndarm stellenweise gerötet. Die Gesamtmenge

der von dem Rinde aufgenommenen Eibennadeln und Zweige

schien nicht mehr als eine Hand voll zu sein. Rdr.

Hämoglobinämie mit ausschließlicher Affektion der

Vorarmstrecker.

Von Oberveterinär Eisenbllttter.

(Zeilschr. l. Veterinilrk., 1907, S. 223.)

Am 2. Weihnachtsfeiertage war ein fünfjähriger, sehr gut

genäbr’ter Belgier unter Koliksymptomen erkrankt; Patient zeigte
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aber ferner blutroten Harn und unsicheren, stolpernden Gang

der Vorderbeine. Am nächsten Tage fielen an dem Tier die

beiderseitigen Ankonäengruppen dadurch auf, daß sie in Form

länglich runder, scharf abgegrenzter Geschwülste, die bretthart

und höher temperiert waren, über die Körperoberfläche hervor

traten. An den Kruppenmuskeln ließen sich keinerlei Ab

weichungen feststellen. —— Die Diagnose wurde auf Hämo

globinämie gestellt, Patient wurde nach zehntägiger Krankheits

dauer wieder zum schweren Zugdienst verwendet.

Richter.

Amyloiddegeneration due to Plague Injections.

Von Sconkewitch. '

(Tito vcterinary Record Nr. 970.)

Verfasser beobachtete, daß in Pferden, die zur Gewinnung

des Pestserums gebraucht werden, immer eine Amyloiddegene

ration der Leber und Milz auftritt. In zwei Fällen fand er

dieselben Veränderungen in den Nieren und je einmal auch im

Pankreas und~ in der Parotis.

Das histologische Bild glich dem entsprechenden des

Menschen. —— Verfasser hält es für auffallend, daß bereits

24 Stunden nach der Impfung die amyloide Degeneration ein

treten kann und nimmt an, daß die Wirkung für das Toxin der

Pestbazillen spezifisch sei. Tr.

Wochenübersicht über die medizinische Literatur.

Von Dr. P. leil, Charlottenburg,

Königlicher Kreistierlrzt.

Jiliinrhcner vmlizr'nisr-Irc llbchcnschrlfl 1\'r. 219.

Die biologische Differenzierung von Affenarten und menschlichen

Rassen durch spezifische Blutreaktion; von C. Bruck-Batavia.

Es gelingt mit Hilfe der Komplementbindung die einzelnen Affen

arten nach ihrer Stellung im System und ihrem Verhältnis zum

Menschen biologisch zu differenzieren. Die Art Mensch steht

vom Orang-Utan so weit entfernt, wie dieser vom Macacus

rhesus und nemestricus. Unterschiede der einzelnen menschlichen

Rassen untereinander ließen sich mit dem Serum nicht konsta

tieren. Es gelingt jedoch, durch ein gegen Vertreter der weißen

Rasse gerichtetes Immunserum diese von Angehörigen der

mongolischen und malayischen Rasse biologisch zu unterscheiden.

Atoxll bei Paralyse; von Spielmeyer-Freiburg i. B. In der

Freiburger Klinik wurde eine kleinere Anzahl von Paralytikern

mit Atoxilinjektionen behandelt. Es änderte sich jedoch am

gewöhnlichen Verlauf der Paralyse nichts.

Deutsche Medizinische lVoohcnschri/‘t Nr. 26.

Ilichsekretion nach Kastration; von Dr. Griinbaum. Die

Ursache der Milchausscheidung aus der Brustdrüse harrt trotz

zahlreicher Hypothesen bis jetzt noch einer befriedigenden

Lösung. Verfasser sah, daß in 20 Fällen nach Entfernung der

Ovarien eine Sekretion mehr oder minder reichlich auftrat.

Bei den Operierten fand er sechs Nullipare. Bei dem kleinen

Material läßt sich noch nicht sicher übersehen, worauf dies

zurückzuführen ist. '

Über „Eut'erroi“; von Medizinalrat Dr. Hauschild in

Breslau. Bei chloro-anämischen Zuständen werden seit Jahr

hunderten organische Eisenprliparate verordnet. Da der Erfolg

sehr wechselte,v wurden stets neue Präparate entdeckt. Die

Firma J. D. Riedel fertigt ein Präparat in Gelatineform, von

dem jede Kapsel zirka 0,012 g Eisen in Form einer Oxydul

Verbindung und 0,0009 g arsenige Säure enthält, also einem

 
Eßlöfi'el Levico-Starkwasser entspricht. Die Erfolge mit diesem

„Euferrol“ genannten Präparat sollen ganz gute sein.

Deutsche Medixz'naI-Zeilung 1\'r. 50.

Über Liebe und Psychose; von Dr. L0mer-Niederschönhausen.

Unter drei Hauptabschnitten: 1. Entstehung, Wesen und Zweck

der Liebe, 2. die Symptome, 3. zur Liebespathologie, hat Ver

fasser ein Buch erscheinen lassen, in welchem ihm die Liebe

als ein der Paranoia ähnlicher Zustand vorschwebt, als eine

temporäre „physiologische Paranoia“.

Über verschiedene Desinfektionsmittel; von Dr. Lubenau. Ver

fasser lobt besonders den Seifenspiritus, welcher Quellung der

organischen Substanz herbeifiihrt. Als ein auch bei organischem

Substrat kräftig wirkendes Desinfektionsmittel hat sich das

Thymol (2proz.) erwiesen.

Dieselbe Zeitung Nr. 5].

Gibt es männliche und weibliche Eier im Eierstock der Frau;

von A. Sippe] (Zentralbl. f. Gyn. 19, 1007). Es scheint sich

in diesem Falle nur um die Schädigung der einen Ovulaanlage

zu handeln.

Tagesgeschichte.

Mißstiinde.

Von Dr. Göhlcr.

Im vierten Jahre bereits seit obligatorischer Einführung

des Abiturientenexamens hat sich die Zahl der auf den ver

schiedenen Hochschulen befindlichen Studierenden der Veterinär

medizin, sowie der Iststand der approbierten Tierärzte keines

wegs vermindert, steht vielmehr um die jährliche Zahl 300

herum, so daß wir die 1200 Juuiores seit Einführung des Reichs

fleischbeschaugesetzes überschritten haben; wahrlich Grund

genug, einmal einen objektiven Tatbestand zu statnieren und

die Folgen dieses Anwachsens festzustellen. Kein geringerer als

der hochgeschätzte, dem Tierärztestande in seiner Allgemeinheit

wohlwollende Geheime Oberregierungsrat Schröter hat bereits

durch Berechnung auf den Viehstand festgestellt, daß die

Nahrungsunterlage für den praktischen Tierarzt dank der be

trächtlichen Vermehrung dieses Standes eine erhebliche Beein

trächtigung erfahren hat, eine Beeinträchtigung, die zwischen

den Zeilen lesen läßt, daß auch von den hohen Verwaltungs

stellen aus diese Überzahl gebührend berücksichtigt wird. Sieht

man die Statistik nach, so findet man, daß bereits die größere

Hälfte der Studierenden mit dem Maturium versehen ist, daß

also schon großenteils Berechnungen ‘Platz greifen können, wie

mit einem völlig maturierten Stande. In der Tat gibt sich das

Anschwellen der Zahl der Approbierten durch die Tatsache

kund, daß, abgesehen von der sogenannten Vertretungszeit, ein

gewaltiges Heer von stellenlosen Tierärzten im ganzen Reich

sich gebildet hat, so daß sogar von Hunderten von jungen

Kollegen nicht einmal der zeitige Aufenthaltsort zu ermitteln ist.

Gleichwie nun auch sonst im Leben eines und desselben Hauses,

müssen sich die Bewohner aber dem verfügbaren Raum an

passen; reichen die Räume nicht aus, so tritt Obdachlosigkeit,

Armut ein. Rücksichtlich dessen (die Hannoversche Schule

scheint die größten Massen zu beherbergen) wäre es an der

Zeit, die interessierten Elternkreise darauf aufmerksam zu

machen, daß die ars veterinaria mit reichlich viel Jugend ver

sehen ist, soll nicht das großenteils so wie so klirgliche Brot

vieler im besten Mannesalter stehender Kollegen (vgl. die Artikel

der Herren Kreistierärzte Dralle und Scbaumkell in der
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B. T. W.) noch stärker beschnitten werden. Zu Nutz und

Frommen sei mitgeteilt, erfahrener Kollege die

jeweils in der tierärztlichen Presse ausgeschriebenen zu ver

gebenden Praxisstellen hinsichtlich der Summe der Einnahmen

durch vier dividiert, womit er „die tierärztliche Mark“ erhält,

d. h. den Gewinnanteil, der der Wahrheit am nächsten kommt.

Der ganze Überschuß der in der Praxis nicht ankommenden

jüngeren Herren stürzt sich demgemäß auf subventionierte oder

Schlachthofstellen. In letzter Zeit ist es nun üblich geworden,

daß die jungen Jahrgänge Stellen, die eigentlich den erfahreneren

älteren Tierärzten vorhehalten sein sollten, durch ihre Be

werbungen weggenommen haben. Roßärzte, die früher auch

ihre Pension nebenbei zu verzehren hatten, werden wegen

Alters nicht mehr genommen (zwei bis drei Ausnahmen). Ins

besondere die Gemeinden können oft genug die Tierärzte nicht

jung genug bekommen; sind auch diese durch Arbeit, Rheuma

tismus usw. ramponiert, so werden sie wieder durch jüngere

Herren ersetzt. Der uneingeweihte Familienvater, der nur sieht,

daß ein junger Tierarzt vielleicht aus seiner Nachbarschaft bald

eine Stelle erreicht hat, will eilig seinen Sohn auch das gute

Brotstudium erwählen lassen; er bedenkt nicht, daß viele Dutzende

Herren im besten Alter brach liegen‘ und daß jener junge Mann

vielleicht zufällig durch Protektion seine Stelle ergattert hat;

er weiß nicht, wieviele Tierärzte es gibt, die ihre Kinder

mangels Mittel standesgemäß nicht erziehen können, geschweige

denn für ihre alten Tage, wie jeder Geschäftsmann, einen Not

pfennig zurückzulegen. Ich war völlig erstaunt, daß die so

bedeutende und glänzend bezahlte Proskauersche Stelle als

Leiter der Nahrungsmitteluntersuchungsanstalt in Berlin nur

von etwa 25 Bewerbern umworben war; wir Tierärzte rechnen

für bessere Stellen ISO—180 Bewerbungen; für mit

2000 M. 45-55 zurzeit! Bedauerlicherweise hat der Bedarf

von ein paar Tierärzten in Ost- und Südwestafrika, einen un

nützen Sporn zur Heranziehung von Adepten der Veterinär‘

medizin gegeben; zudem kehren ja doch viele Herren wieder

nach erledigter Tätigkeit zurück. Einen ferneren Mißstand

stellt die Sucht, billige Tierärzte zu erhalten, in der noch

neueren Sparte „Polizeitieriirzte“ in vielen Großstädten dar.

In diesem Berufe, dem anerkannt schwersten tierärztlichen, der

nur erprobte Tierärzte in mittleren Jahren mit großer Er

fahrung erheischt, werden junge Tierärzte mit 2500—3000 M.,

oft ohne Pension, angestellt. Wenn die in allen Sätteln ge

rechten erfahrenen Chemiker daher das Feld behaupten (z. B.

Crefeld 7-—9000 M. Gehalt und Wohnung), so ist dies die erste

Frucht dieser sonderbaren Beamtenauswahl. Auch bei Besetzung

der Schiachthoftierarztstellen hat neuerdings die Methode um

sich gegriffen, nur die allerjüngsten Jahrgänge einzustellen; die

Schlachthofdirektoren tragen die Schuld daran, daß oft die

Hallenmeister besser gestellt sind als die Tierärzte. Gibt es

doch Dutzende erfahrener Tierärzte, die erfolglos an die Pforten

der Schlachthofdirektionen pochen. Ja, die Jugend ist oft

so stark vertreten, daß blutjunge Herren zu Obertierärzten

kreiert werden; freilich erklärt die Protektion ja so vieles; der

erprobte Schlachthoftierarzt, Mitte 30‘, wird somit aber herzlos

abgewiesen. Man soll uns aber dann nicht kommen und diese

Protegös als Normalmenschen auf dem Schachbrett des tier

ärztlichen Arbeitsgebietes darstellen! Mir sind Dutzende von

derartigen Klagen zu Ohren gekommen; sie beweisen die ganze

Tragik der Komödie.

daß ein

solche

 

Hieran reiht sich ein weiterer Übelstand für die kommunalen

Tierärzte; wollen sie ihren Platz wechseln und an einen anderen

Schlachthof verziehen, so wird in seltenen Fällen ihnen diese

Tätigkeit und Erfahrung, die doch dem Ganzen zugute kommt,

in ihrem neuen Berufe angerechnet, meist müssen sie mangels

einer dienstlichen Einrichtung mit dem Gehalte eines Anfängers

zufrieden sein. Die Folgen dieser mangelhaften Einsicht der

Gemeindeverwaltungen ist die ständige invidia unter den

städtischen Kollegen. Berichte ich da z. B. im Jahre des

Heils 1905 über die objektive Tatsache, die niemals abgeleugnet

worden ist, daß eine Stelle, die vorher zuletzt 3120 M. ein

getragen hatte, in der früheren Gemeinde Ückendorf nunmehr

mit 2400 M. besoldet werden sollte, wahrscheinlich Dank der

reichlichen Bewerbungen und der Sparsamkeit der Stadt.

Der Tierarzt Christian Rosenplenter, der die Anfangsstadien

seiner Schlachthoftätigkeit in einer mehrmonatlichen Stellung

in Oberhausen absolviert hatte, war wahrscheinlich ärgerlich

über die von den Metzgern gefeierten Freudenfeste gelegentlich

seines Abzuges und denunzierte mich alsbald bei seinem Vor

gesetzten; dieser ebenfalls. Ich frage mich nun: Was hat die

in allgemein tierärztlichem Interesse erfolgte Feststellung, die

nur eine Hebung der Stellung bezwecken wollte, mit der

Denunziation des obigen Herrn, der mir gänzlich unbekannt

war, gemein? Freilich erreichte der Herr seinen Zweck doch;

denn nach kaum verflossenem Jahre erhielt er seine 3000 M.

Man muß sich eben nur zu helfen wissen!

Wie ganz anders, wie schneidig mutet einen das Vorgehen

des Führers der Philologen an, wenn man liest, wie Gymnasial

Oberlehrer Schröte‘r in Bremen, der die Interessen seines

Standes am energischsten vertritt, von allen seinen Kollegen

in hohem Ansehen gehalten wird! Ich habe noch nicht gehört,

daß ein Kollege um scinetwillen jenen beim Kultusministerium an

zukreiden versucht hat. In absehbarer Zeit werden daher die

Oberlehrer den Richtern koordiniert werden, sie werden ihr

Höchstgehalt auf 6000 M. hinaufgesetzt haben, abgesehen davon,

daß viele Städte bei dem starken Philologenmangel jetzt schon bis

zu 8000 M. bezahlen. Auch der rührige Stand der Mittelschul

lehrer, der allereinzigste der Elementarlehrer, auch die höheren

richterlichen Beamten, haben schöne Erfolge erzielt. Ebenso

hat sich der von dem Zentrum für den Reichstag aufgestellte

Kölner Oberpostsekretär Hammecher in Berlin (für Köln-Land),

des vollen Vertrauens seiner Kollegen zu erfreuen. Bei uns im

Stande scheint man sich vielerorts mit der Arbeit einiger zu be

gnügen, die man ausnutzt, deren Früchte man genießt und deren

Urheber man dann zum Danke denunziert. Der Altruismus hat

anscheinend noch wenig Wurzel gefaßt. Erst die Not vieler muß

zum Ausgleich dessen treiben, was die Tätigkeit einzelner ge

sündigt hat. Vorläufig aber geht es noch anscheinend rüstig

nach dem Wort: „öte toi, que je m’y mette“; oder „mein Weg

geht über Leichen“, der höchsten Potenz des Egoismus.

Eingabe der Tierärzte des Kreises Herzogtum Lauen

burg betr. Flelschbeschangebühren.

Die unterzeichneten Tierärzte des Kreises sowie die an der

Ergänzungsbeschau beteiligten Kollegen aus den Nachbarbezirken

sehen ich durch die am 3. April d. J. verfügte Neuregelung

des Wegegebührenwes‘ens veranlaßt, zur Wahrung ihrer Inter

essen hinsichtlich dieses Punktes Stellung zu nehmen nnd er

lauben sich, nachstehenden Sachverhalt nebst anschließender
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Bitte dem Herrn Landrat zu wohlwollender Prüfung vor

zulegen.

Vor Einführung des Reichsfleischbeschaugesetzes wurden

Vergütungssätze für die den Tierärzten vorbehaltene Tätigkeit

in Aussicht gestellt [3 II. für jede Untersuchung, 30 Pf. für 1 km

Landweg, 7 Pf. für 1 km Eisenbahn und l‚50 M. für Zu- und

Abgang], welche uns zwar auch heute noch nicht in vollem

Umfange zugebilligt werden, aber schon damals als ungenügend

gelten durften und zu Gegenvorschlägen aus unserer Mitte

führten. —— Letztere hatten bis 1. April 1907 keine Berück

sichtigung erfahren, vielmehr wurde uns ausdrücklich nahe

gelegt, daß die streitige (iebührenfrage der Einführung des

Gesetzes keinen Aufschub bringen dürfe und daß eine zufrieden

stellende Regelung derselben sich mit Sicherheit würde ermög

lichen lassen.

Bald darauf wurden die Kilometergelder auf 40 bzw. 7 Pf.

ohne Zu- und Abgänge bei einer Untersuchungsgebühr je nach

Körpergewicht 3,00 bis 1,50 M. festgesetzt und nach dieser

Taxe haben die Tierärzte vier Jahre hindurch hinter den orts

üblichen Preisen für Lohnfuhrwerk zurückbleiben müssen,

während Eisenbahnfahrten -den Charakter eines unbesoldelten

Ehrenamtes gewannen und an unsere Opferfreudigkeit die denk

bar weitesten Ansprüche stellten. '

In den nunmehr gültigen Sätzen [seit 1. April 1907 30 Pf,

für 1 km Landweg, 7 Pf. für 1 km Eisenbahn und 1,50 M. für Zu

und Abgang neben den früheren Untersuchungsgebühren] er

blicken wir Tierärzte ein neues, für die Aufbesserung unserer

unangemessenen Entlohnung völlig zweckloses Experiment und

vermissen darin besonders die gebotene Rücksicht auf den für

alle Zweige des Erwerbslebens maßgeblich gewordenen Um

schwung der letzten Jahre.

Dabei stellt die Ergänzungsbeschau an die Sachkenntnis

und den persönlichen Takt des Tierarztes dieselben Forderungen,

sie verlangt für die ständige Bereitschaft eines Bet‘örderungs

mittels dauernd gesteigerten Aufwand und nimmt, auf die

Stunden natürlicher Tagesbeleuchtung eingeschränkt, den wert

vollsten Teil unserer Arbeitszeit in Anspruch. e— Insbesondere

knüpfen die Notschlachtungen mit ihrem unklaren und vielfach

absichtlich verdunkelten Tatbestand an unser Urteil einen so

hohen Grad von Verantwortlichkeit, wie wir ihn in keinem

Zweige unserer privaten Tätigkeit zu vertreten gewohnt sind.

Nicht zu unterschätzen ist ferner eine im Publikum auftretende

Tendenz, die Bewertung tierärztlicher Leistungen auch in

kurativer Hinsicht dem behördlicherseits festgelegten Maßstab

anzupassen.

Ans allen diesen Gründen müssen wir eine Einheitstaxe

für amtliche wie private Funktionen anstreben und bitten daher

den Herrn Landrat, die Zubilligung folgender Sätze beim Herrn

Regierungspräsidenten befürworten zu wollen:

„an Schaugebühren: 3,00, 2,00 M.;

an Wegegebühren: 50 Pf. pro km Landweg; 10‘Pt‘. pro

km Eisenbahn, sowie 2,00 M. für Zu- und Abgang“.

Unterschriften.

Aus Österreich.

Das österreichische Tierärztliche Zentralblatt hat in seinen

letzten Nummern die Verdienste zweier Toten in wärmsten

Worten hervorgehoben: des Tierarztes Prettner zu Prag und

des Professors Storch zu Wien.

 

 

Danach war Prettner (vgl. B. T. W. 1907 Nr. 23 S. 455)

1868 in Prag geboren und entstammte einer alten tierärztlichen

Familie. Merkwürdigerweise ist auch sein Vater im Jahre 1877

einer Rotzinfektion erlegen, die bekanntlich auch den Sohn zu

einem Opfer seiner wissenschaftlichen Forschungen machte. In

mühsamster Weise hatte er sich durch jahrelange Studien an

bakteriologischen Instituten in Prag die erforderliche Kenntnis

zum weiteren selbständigen Arbeiten erworben. Angesichts

seines tragischen Todes werden es alle nur besonders bedauern

können, daß er nicht lange zuvor den Schmerz erfahren mußte,

seine Zulassung als Privatdozent in Wien abgewiesen zu sehen.

Trotz seines deutschen Namens war übrigens die Muttersprache

Prettners die tschechische, was vielleicht seine Zulassung als

Dozent erschwert haben mag. Von allen Seiten, auch von der

Landwirtschaft und von der städtischen Verwaltung, sind seine

Verdienste und sein Fleiß wärmstens anerkannt worden. Mit

wilem Recht wird in einem Artikel Prettner unter die

modernen Heroen eingereiht und gesagt: Es liegt kein Unter

schied darin, ob jemand sich des Schwertes und der Lanze

bedient, oder ob wir jetzt in seiner Hand eine Lanzette und

Prabaz-Spritze finden, ob man früher mit Drachen kämpfte oder

jetzt den Kampf mit den tückischen Seuchengiften besteht.

Nicht minder wird der frühverstorbene Professor Storch

als Gelehrter wie als Mensch gefeiert. Storch war 1851 zu

Klobuck in Mähren geboren und hatte alle Mühseligkeiten eines

armen Studenten durchkosten müssen, bis es ihm durch eisernen

Fleiß gelang, 1878 das Diplom als Doctor universae medicinae

zu erlangen. Er hat dann die Okkupation in Bosnien mit

gemacht, widmete sich dem Studium der Veterinärmedizin und

erlangte 1883 das Diplom. Von jetzt ab war er an der Tier

ärztlichen Hochschule zu Wien als Assistent, Dozent, außer

ordentlicher und seit 1899 ordentlicher Professor tätig. Lange

Zeit hat er besonders als Anatom gewirkt und durch seine aus

gezeichneten anatomischen Iujektionspräparate Aufsehen erregt.

Plötzlich ging er zur Chemie über — wie es hieß, keineswegs

freiwillig, sondern nach dem Willen der militärischen "or

gesetzten der Hochschule. Wie dem aber auch sei, jedenfalls

hat er auch als Chemiker Hervorragendes geleistet, zuletzt ein

umfa‘ngreiches Werk über die chemischen Untersuchungstnethoden

auf dem Gebiete der Veterinärchemie herausgegeben. Die Zahl

seiner sonstigen wissenschaftlichen Abhandlungen ist sehr groß.

Der Verstorbene erfreute sich allgemeiner Beliebtheit. S.

Deutscher Apothekerin.

Die 36. Hauptversammlung des Deutschen Apothekervereins

hat in Eisenach Anfang September stattgefunden. Sie hat sich

in erster Linie, wie erklärlich, mit dem Entwurf eines Reichs

apothekengesetzes“) befaßt. In sehr lebhafter Debatte

wurde mit dem Entwurf scharf ins Gericht gegangen. Daß die

Apothekenbesitzer natürlich gegen die Personalkonzession sind,

ist ja ohne weiteres verständlich. Seitens der Regierungs

vertreter wurde darauf hingewiesen, daß der Bundesrat sich

einstimmig für die reine Personalkonzession ausgesprochen habe,

und daß der Entwurf von Personalverhttltnissen im preußischen

Kultusministerium ganz unabhängig sei. Mit allen gegen zwei

Stimmen wurde ein Antrag des Vorstandes angenommen, dahin

gehend, daß die Versammlung eine reichsgesetzliche Regelung

*) Wie die politische Presse mitteilt, ist. es ausgeschlossen,

daß der Gesetzcntwurf etwa schon im kommenden Winter den

Reichstag beschäftigen werde.
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des Apothekenwesens für dringend erforderlich hält. Sie ver

mag aber dem Entwurf sowohl hinsichtlich des gewählten Ge

werbesystems der allgemein durchgeführten rein persönlichen

Betriebsberechtigung, als auch in anderen wesentlichen Punkten

nicht zuzustimmen, und erhebt entschieden Widerspruch gegen

idie in den Erläuterungen zu dem Entwurf enthaltenen ungerecht

fertigten Beschuldigungen des deutschen Apothekerstandes. Sie

sieht vielmehr in der freien Veräußerlichkeit aller Apotheken

betriebsberechtigungen die beste Grundlage des deutschen

Apothekenwesens und die einfachste Lösung der Gewerbefrage.

Sie beauftragt daher den Vorstand, unter Zugrundelegung dieses

Systems den Gesetzentwurf abzuändern und dem Reichsamt des

Innern, den Bundesregierungen und dem Reichstag zu über

reichen. Sollten diese jedoch nicht gewillt sein, einer einheit

lichen Regelung der Gewerbefrage auf dieser Grundlage zu

zustimmen, so wäre, um endlich aus den derzeitigen unsicheren

und den Stand schwer beunruhigenden und schädigenden Zu

ständen herauszukommen, als Mindestforderung des Standes fest

zuhalten, daß fiir die bis dahin unter irgendwelcher Vorans

setzung als vererblich oder veräußerlich behandelten Apotheken

durch Reichsgesetz das bestehende Recht gewahrt wird. Den

Inhabern von Personalkonzessionen ist eine angemessene Be

rücksichtigung der ehelichen Nachkommenschaft und der Witwe

sowie ein Kundschaftswert sicher zu stellen. — Namentlich

erregt äußerte man sich über einen Passus der Erläuterungen,

in dem es heißt: „Durch die stetig steigende Verschuldung der

Apothekenbesitzer seien diese gezwungen worden, den Geheim

mittelhandel zu fördern und die Arzneipreise zu erhöhen.“ Diese

Behauptung wurde als ganz unberechtigt bezeichnet. Zu keinem

Stande (? !) müsse das Volk ein so blindes Vertrauen haben wie

zum Apothekerstande: denn es könne nicht selbst die gekauften

Waren kontrollieren. Bei den Vorarbeiten zu dem Entwurf

habe man Magistrate und Handelskammern, Ärzte und Tierärzte,

Krankenkassen usw. gefragt, aber auf die Apotheker habe man

nicht gehört.

Uns ist leider nicht bekannt, daß bezüglich dieses Ent

wurfes Tierärzte zu Rate gezogen worden seien, wenigstens

in Preußen nicht. Im übrigen werden aber die Tierärzte aller

dings Gelegenheit nehmen müssen, sich auch ihrerseits zu den

sie berührenden Paragraphen ebenfalls in ablelmendem Sinne

zu äußern. S.

37. Jahresbericht des siehe. ledlzlnalkollegiums.

Der letztjährige Jahresbericht des Kgl. Landes-Medizinal

kollegiums über das Medizinalwesen im Königreich Sachsen schreibt

folgendes über die tierärztlichen Apotheken in Sachsen: Die Ver

ordnung vom 3. März 1905 verlangt, daß alle Arzneien und Arznei

stoi'fe, welche die Tierärzte für die in ihrer Behandlung befindlichen

Tiere selbst dispensieren, nur aus deutschen Apotheken und nicht

von Drogisten und andern Händlern beziehen dürfen. Gegen diese

für Ärzte, welche Hausapotheken halten, schon seither bestehende

Vorschrift, sind von verschiedenen Seiten Einwände erhoben worden.

Es ist daher das Kollegium mehrfach veranlaßt gewesen, solche Ein

wände zu widerlegen”) und die Zweckmäßigkeit dieser Vorschrift

zu erläutern.*) Dr. G.

 

*) Wenn dem Kgl. sächsischen Medizinalkollegium diese Wider

legung und Erläuterung nur gut gelungen istl? In seinen Augen

vielleicht, die öffentliche tierärztliche Meinung aber wird schwerlich

überzeugt sein. Diese muß vielmehr entschieden Verwahrung da

gegen einlegen, daß das tierärztliche Dispensierrecht, welches doch

auch in Sachsen bestanden hat, mit ärztlichen Hausapotheken auf

eine Stufe gestellt werde. Gerade diese Auflassung ist eben von

Grund aus unrichtig. S,c hma1tz.

 

Bericht über die 33. ordentliche Generalversammlung des tierärztlichen

Vereins Im Herzogtum Braunschweig,

am 2. Juli 1907 in Dannes Hotel zu Braunschweig.

Der Vorsitzende Herr Medizinalassessor Schrader eröffnete um

11‘/‚ Uhr vormittags die Versammlung, begrüßte die Anwesenden

und sprach ihnen herzlichen Dank aus für ihr Erscheinen.

An Stelle des abwesenden Schriftführers 'Lö'hr übernahm Herr

Dr. Miethe die Protokollführung.

Der Verein zählt z. Z. 42 ordentliche und zwei Ehrenmitglieder,

von denen 20 Mitglieder und außerdem ein Gast anwesend waren.

Zum Eintritt in den Verein hatten sich gemeldet und wurden

einstimmig aufgenommen die Herren Kollegen Steinberg-Horen

burg und Dr. Fiedler-Braunschweig.

Die Jahresrechnung, geprüft von den Kollegen Krüger und

Dr. Römer, wird bis auf das Fehlen zweier Quittungen, welche der

Vorsitzende versprach nachzuliefern, für richtig befunden; sie schloß

ab mit einem Bestande von 155,57 M.

Eine vom Vorstand einer Tierarzt-Witwe übermittelte Unter—

stützung in Höhe von 20 M. wurde nachträglich gutgeheißen und

einer andern TierarztWitwe wurde wiederum eine Unterstützung in

Höhe von 40 M. bewilligt.

Herr Vellgut hielt dann einen interessanten Vortrag über

„Fleischbeschau in Dänemark“, nach eigenen Beobachtungen ge

legentlich einer nach Schleswig und Dänemark unternommenen Reise,

Herr V. berichtete ausführlich über die Untersuchung des Schlacht

viehs, Exportschlächtereien, Qualität und Preise des Viehes und

Fleisches usw.

Dem Vortragenden wurde vom Vorsitzenden bestens gedankt,

und es schloß sich an den Vortrag eine lebhafte Aussprache über

hiesige Fleischbeschauverhältnisse.

Auf Veranlassung des Kollegen Dr. Oehmke hatte die Firma

Voigtlaender & Sohn größere und kleinere Mikroskope zur Be

sichtigung ausgestellt, von denen insbesondere die Trichinen-Mikro

skope durch ihre einfache Konstruktion — die Vergrößerung wird

an ihnen durch Wechseln der Okulare reguliert — durch die äußerst

saubere Arbeit und die mäßige Preislage allgemeinen Beifall fanden.

Auf dem im September a. c. in Berlin stattfindenden Kongreß

für Hygiene und Demographie entbietet sich Herr Kollege Poetting ‚

den Verein zu vertreten, falls nicht etwa ein Mitglied von Staats

wegen deputiert werden sollte.

Nachdem vom Vorsitzenden die Zweckmäßigkeit der Gründung

einer Tierärztekammer für das Herzogtum erläutert war, referiert

Herr Dr. Oehmke über die bisher getanen Schritte und stellt den

Antrag, vereinsseitig das erforderliche in ‘die Wege zu leiten. Zu

diesem Zweck wurde eine Kommission von sieben Mitgliedern ge

wählt. Zugleich wurde beschlossen, im Lauf des Herbstes eine

außerordentliche Versammlung einzuberufen zwecks weiterer Be—

ratung hierüber.

Zum Punkt „Mitteilungen aus der Praxis“ berichtete der Vor

sitzende über vier Fälle von Echinococcen im Herzen, die er im

Lauf einer '‚43jährigen Praxis beobachtete. In zwei Fällen waren

die Blasen hühnercigroß, saßen im Septum der Kammern und

ragten in beide hinein. [n zwei Fällen hatten die Blasen ihren

Sitz im Septum der Vorkammern, waren fast hühnereigroß und

ragten weit in die linke Vorkammer hinein. In allen vier Fällen

wurde die Blase gefunden bei der Sektion von Tieren, welche auf

oder kurze Zeit nach einem kleinen Marsch plötzlich gefallen

waren. Als Todesursache mußten die Blasen angesprochen werden,

dalim übrigen die Sektion negativ ausfiel.

Mehrere Kollegen hatten gleichfalls gelegentlich das Vorkommen

kleinerer Echinococcen im Herzen festgestellt, welche nachweisbare

Störungen nicht verursacht hatten.

Die Kollegen Dr. Oehmke und Veterinärrat Behrens teilten

einige Fälle mit von Pyelonephritis des Rindes. Ersterer beobachtete

blutigen Urin und blutige Ergüsse der stark vergrößerten Nieren,

letzterer bezeichnete den Abgang eines zähen Schleimpfropfens vor

der Entleerung anscheinend normalen Urins als charakteristisch.

Fälle t‘‚‘von Impfrotlauf wurden verschiedentlich beobachtet.

Kollege Pootting glaubt die Ursache davon gefunden zu haben

in dem Verimpfen zu geringer Mengen Serums.
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Kollege Dralle bezeichnet es als ungerecht, daß die Be

aufsichtigung der tierärztlichen Hausapotheken in Braunschweig

von beamteten Ärzten statt beamteten Tierärzten ausgeübt wird,

und erhofft Abhilfe vom Eingreifen der künftigen Tierärztekamrnern.

Schluß gegen 2'], Uhr.

Schrader-Helmstedt,

Vorsitzender.

Lö br-Königslutter, ‘

Schriftführer.

Nomenoleturreform.

(Ergänzung)

Zu dem Artikel Nomenclaturreform von Veterinärrat Blome

(B. T. W. Nr. 33, S. 618) ‘wünscht der Herr Autor folgende Er

gänzungsvermerke: Auf Seite 619 ‘ rechte Spalte vor der Zifier 10

Darmseuche der Schweine zur Erklärung in Klammer beizufügen

(Schweinepest). S. 620, linke Spalte im vorletzten Absatz Dr. rer.

(nicht res) vet. [Dr. rerum veterinariarum] oder Dr. vet. [Dr. veterinariae]

bzw. Stud. rer. vet. oder Stud. vet. Endlich ist zu S. 620, rechts

Abs. 2 noch zu vermerken:

Reit- und Zugtiere; veteriuarinm= Pflegeort für kranke Tiere, ars

veterina=Tierarzneikunde. Außer (‘ato und C01umella gebrauchen

Lucretias (96 v. Chr., de rerum natura), |Plinius (27 v. Chr., historia

naturalis) und Varro dieses Wort.

Strafmllderung.

Vor längerer Zeit war in der tierärztlichen Fachpresse be

richtet worden, daß ein hessischer Tierarzt B. wegen einer Ver

fehlung in der Fleischbeschau (unrichtige Bescheinigung) zu einer

Gefängnisstrafe verurteilt worden ‘war. Es kann ergänzend mit—

geteilt werden, daß diese harte Strafe im Gnadenwege in eine

Geldbuße von 300 M. umgewandelt werden ist. Dieser Begnadigung

wird man sich vom Standpunkt des menschlichen Mitgefühls aus

freuen dürfen. Sie kann jedoch nichts ändern an der strengen

Beurteilung, die die Tierärzte unter sich gegenüber groben Ver

fehlungen im Beruf und‘ namentlich bei der Fleisehbeschau sich zur

Pflicht machen müssen. Schmaltz.

Schsfpocken.

Im Reg-Bez. Allenstein, und zwar auf einem Dominium im

Kreise Lyck, sind von neuem die Schafpocken ausgebrochen. Die

Einschleppung ist nachweislich aus Rnßland durch Arbeiter erfolgt.

Pollzelllch geschlossen

wurden vor kurzem die die Blutvcrwertung betreibenden Deut

schen Peptonfutterwerke auf dem hiesigen Schlachthofe.

Zwei Schutzleute halten, wie die Allgemeine Fleischerzeitung

meldet, vor der Fabrik Wache, damit neue Blutmengen nicht ein

gebracht werden. Die Werke belästigen bekanntlich schon seit

Jahren durch ihre Verpestung den ganzen Osten der Stadt.

l. Wenderversammlung der Gruppe Schlesien des Verbandes der

Privattlerärzte In Preußen

zu Hirschberg i. Schl. (Hotel Preußischer Hof) am

22. September 1907, vormittags 10‘/, Uhr.

Tagesordnung:

. Geschäftliche Mitteilungen und Gruppenangelegenheiten.

. Aufnahme neuer Mitglieder.

. Vorträge:

a) Die Behandlung der Infektionskrankheiten Neugeborener.

(Prof. Dr. Casper-Breslau.)

b) Welchen Schwierigkeiten begegnet der Tierarzt bei Ans

Ubung der Ergänzungs-Fleischbeschau auf dem Lande?

(Proske-Obernigk.) ‘

c) Die paralytische Hämoglobinämie. (SüBenbach-Wohlau.)

4. Mitteilungen aus der Praxis und freie Besprechung.

Im Anschluß an die Versammlung findet ein gemeinschaftliches

Mittagessen mit Damen statt. (Gedeck einschl. Musik 3,50 M.)

Während der Sitzung Besichtigung der Stadt und des Cavalier

bergcs für die Damen.

Nach dem Mittagessen gemeinsamer Ausflug nach Hermsdorf

Kynast. (Elektrische Bahn: Rückfahrtkarte 0,60 M.)
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Anmeldungen sind bis spätestens den 18. September an Kollegen

» Karger in Hirschberg erbeten.

Zu recht zahlreicher Beteiligung ladet ergebenst ein

Kindler-Canth als Obmann.

Fahrplan:

Richtung Görlitz-Hirschberg ab: 655 und 936; an: 855 und 1137

„ Breslau-Hirschberg ab: 522 und 700; an: 926 und 938

„ Glatz—Hirschberg ab: 720 an: 938

Hirschberg-Görlitz ab: 9Qä undjlüiä; an: 102.1 und 1222

. 829 bis Dittersbach an: 95_2
” Hirschberg‘Bmslau ab: 919 bis Breslau an: 115!ä

„‘‚ Hirschberg-Glatz ab: 919; an: 12%.

Die Sonntag-Fahrkarten Breslau-Hirschberg und zurück haben

für Schnellzüge keine Gültigkeit.

Maturum von Frauen.

Vom Institut Dr. Hänle in Straßburg haben bereits acht Damen,

im letzten Termin allein drei, das Abiturientenexamen bestanden.

Bücheranzeigen und Kritiken.

Dr. Gnttmann, Stabsarzt in Freiburg: Illedlzlnlsche Terminologie.

2. umgearbeitete Auflage. Bei Urban & Schwarzenberg, Berlin und

Wien. 1340 Seiten. Preis 18 M.

Obwohl der Preis des Werkes etwas hoch erscheint, kann

dasselbe doch zur Anschaffung nur empfohlen werden. Es wird

auch dem gebildeten Mediziner oft eine Auskunft über den wissen

schaftlichen Wortschatz notwendig sein, {und das Vorhandensein

eines Speziallexikons ist namentlich für diejenigen ganz unentbehrlich,

welche ihre Ausbildung auf Realgymnasien etc. genossen haben

und daher mit den lateinisch-griechischen Wortstämmen weniger

von Jugend auf vertraut sind. Nichts aber muß so sorgfältig ver

mieden werden, als [nkorrektheiten und Unklarheiten im Gebrauch

der wissenschaftlichen Bezeichnungen. Eine längere Benutzung des

in Rede stehenden Werkes gestattet mir, das Urteil abzugeben, daß

dasselbe seinem Zweck vorzüglich gerecht wird. Ergibt in der

Tat, wie der Titel besagt, die „Ableitung und Erklärung der ge—

bräuchlichen Fachausdrücke aller Zweige der Medizin und ihrer

Hilfswissensehaften“ in aller Kürze doch sehr vollständig und wird

sich dadurch dem Tierarzt ebenso nützlich erweisen wie dem

Menschenarzt. S e hm al tz.

Neue Eingänge.

(Besprechung vorbehalten.)

Dr.’ Ludwig Hopf, Über das spezifisch Menschliche in

anatomischer, physiologischer und pathologischer Be

ziehung. Eine kritisch vergleichende Untersuchung. Mit 217 Text

bildern und 7 Tafeln. Fritz Lehmann, Stuttgart 1907.

Korpstabsveterinär König, Veteriniirkalender für das Jahr 1907.

2 Teile. August Hirschwald, Berlin 1907. Preis 3 M.

Personalien.

Auszeichnungen: Es wurde verliehen dem Korpsstabsveterinär

Herbst beim Generalkommando des 7. Armeekorps und dem Ober

stabsveterinär Rind beim Feldart. Regt. Nr. 11 der Rote Adlerorden

vierter Klasse; den Stabsveterinären Mehr beim Bus. Regt. Nr. 11,

Krüger beim Feldart. Regt. Nr. 46, Bandelow beim Militär-Reitinstitut,

Ehlert beim Bus. Regt. Nr. 15, Kühn beim Fcldart. Regt. Nr. 60,

Feger beim Kür. Regt. Nr. 2, Dr. Goßmann beim Train-Bat. Nr. 6

der Kgl. Kronenorden vierter Klasse.

Ernennungen: Julius Rüdinger aus Wetzlar zum Schlachthoftier

arzt in Aachen.

Niederlassungen: Tierarzt Rößner in Dübeln, Sa. — Verzogen:

Tierarzt Sturm von Rybnik O.-S. nach Frankfurt a. M., Oppen

heimerstraße 48.

Vakanzen. (Vgl. Nr. es.)

Verantwortlich Nr den Inhalt (exkl. Inurecsntell): Prof. Dr. Bchnnlu in Berlin. — Verlag und Eigentum der Verlagsbuchhandlung von Richard Schutz in Berlin. -

Druck von W. Bdxensteln, Berlin.



Die „Berliner 'I‘ierärstliche Wochenschrift“ erscheint

wöchentlich im Vorlage von Richard Scheel: in

Berlin SW. 48, Wilhelms". 10. Durch jedes deutsche

Postamt wird dieselbe zum Preise von M. 5,- vierteljähr

lich (M. 4.88 für die Wochenschrifl, 12 Pf. i'llr Bestellgeld)

frei ins Haus geliefert. (Österreichische Post-Zeitungs

Preisliste Nr. 5'“. Ungarische Nr. 85.)
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Orlglnnlbeltrlge werden mit 50 Mk., in Petltsats mit

00 Mk. für den Bogen honoriert. Alle Manuskripte,

Mitteilungen und redaktionellen Anfragen beliebe man

zu senden an Prof. Dr. Schmaltz, Berlin, Tierärzt

liche Hochschule, NW., Lnisenstraße 56. Korrekturen,

Rezension-Exemplare und Annoncen dagegen an die

Verlagsbuchhandlung.
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Einiges über Perhydrol (Hydrogenium superoxydatum

purissimum Merck).

Von prakt. Tierarzt Brauer-Duisburg.

<s

Von der Firma E. Merck, Darmstadt, wurden mir einige

Proben des chemisch reinen 30 prozentigen Wasserstoffsuper

oxyds (Perhydrol) zu Versuchszwecken zur Verfügung gestellt.

Da ich mit dem Mittel außerordentlich zufrieden war, möchte

ich, durch Veröffentlichung einiger mit Perhydrol behandelter

Fälle, zu weiteren Versuchen anregen. ‘

Fall 1: Wertvolles Pferd des Herrn E. war nachts mit

dem linken Hinterfuße unter eine Bretterwand geraten und

hatte sich eine Quetschung des Sprunggelenkes und der Achilles

sehne zugezogen. Am Sprunggelenk und oberhalb desselben

schwoll das Bein trotz ständigen Kühlens bis auf das Dreifache

seines Umfanges an. Das Tier belastete den Fuß nicht mehr,

lag meistens, stöhnte und nahm kein Futter mehr. Nach vier

bis fünf Tagen stellte ich Fluktuation an einer Stelle fest und

öffnete einen Abszeß. Es entleerte sich eine Menge jauchigen

Eiters. In der Folgezeit öffnete ich an der medialen und

lateralen Seite vom Sprunggelenk aufwärts bis 30 cm oberhalb

des Sprungbeinhöckers je vier Abszesse, und verband dieselben

zum Teil durch Drainageröhren. Die Abszeßhöhlen der Innen

und Außenseite standen in der Tiefe durch Fistelkanäle in Ver

bindung. An der lateralen Seite war die Achillessehne, etwa

3 cm über ihrem Insertionspunkt am Sprungbeinhöcker beginnend,

auf eine Strecke von 8—10 cm nekrotisch.

Trotz intensiver Behandlung mit scharfem Löffel, Kreolin

lösung, 3proz. Protargollösung, Jodoformäther usw. war nach

vier Wochen keine nennenswerte Besserung erzielt, und wollte

der Besitzer das Pferd schlachten lassen, um den Schmerzen

des Tieres ein Ende zu machen, da er an eine Heilung nicht

mehr glaubte.

 

Zu dieser Zeit, am 20. März h. a., traf die Perhydrolprobe

l ein, und ich überredete den Besitzer, noch einen Versuch mit

diesem Mittel zu wagen.

Die am nächsten liegende Abszeßhöhle lag zwischen dem

Unterschenkel und Wadenmuskeln und war nur schwer zu

reinigen. Ich spritzte daher täglich mit der Pravatzschen

Spritze 5 ccm 30proz. Perhydrol durch Haut und Muskeln auf den

Grund der Höhle. Es entleerte sich unter Zischen aus allen

Öffnungen Schaum, der zuerst mit Eiter und Gewebsfetzen

durchsetzt, dann schneeweiß war. Die Öffnungen wurden täglich

mehrmals mit 3proz. Perhydrollösung ausgespritzt. Es trat

üppige Granulation ein. Nach acht Tagen belastete der Patient

zuerst die Zehenspitze, die Drainageröhren konnten entfernt

Nach 14 Tagen war im Schritt keine Lahmheit mehr

festzustellen. Die Wunden waren bis auf kleine, frisch aus

sehende Hautwunden geheilt. Es bestand noch geringe An

schwellung, welche sich bei der leichten Arbeit, zu der das

Pferd von nun ab verwandt wurde, bald verlor.

Fall 2: Ökonom G. hatte seine Kuh, welche an Haarwurm

(Panaritium) litt, solange selbst behandelt, bis der Eiter sich

neben den Beugesehnen im obern Drittel des Metatarsus einen

Ausweg suchte. ‘

Jetzt wurde ich hinzugezogen und stellte folgenden Be

fund fest: '

Die Kuh frißt nicht, gibt keine Milch mehr und belastet

den sehr stark angeschwollenen rechten Hinterfuß nicht. Die

Sohle und der Ballen der äußeren Klaue sind zum Teil wegge

schnitten, zum Teil nekrotisch. Bei Druck auf die Beugesehnen

entleert sich am Ballen und aus einer Öffnung, etwa 10 cm

unterhalb des Sprunggelenkes, Eiter.

Ich spaltete den Ballen und die_Haut bis zum Fesselgelenk

und legte in den oberen Kanal entlang den Beugesehnen ein

Drainrohr. Die untere Wunde wurde mit Kreolinlösung ge

reinigt und ein Teerverband angelegt, während durch den

werden.
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oberen Kanal, der täglich mehrere Male mit Kreolinlösung aus

gespült wurde, 3proz. Protargollösung durchgespritzt wurde.

Die Kuh begann etwas besser zu fressen, jedoch ließen Schwellung

und Schmerzen kaum nach. Nach ca. 3 Wochen war die Sohle

geheilt, jedoch in der Heilung der oberen Wunde kein Fort

schritt zu verzeichnen. Jetzt wandte ich zu den Ausspritzungen

3 proz. Perhydrollösung an und erzielte in 10 Tagen eine voll

ständige Heilung des Fußes. Die Kuh gab nach 4-5 tägigem

Ausspritzen mit H20? schon wieder 20—25 Liter Milch.

Fall 3: Bei dem schweren Arbeitspferde des Herrn Sch.

hatte der Schmied in der Linea alba des Hufes nachgeschnitten

und es hatte sich Eiter entleert (Vernagelung). Bei meiner

Hinzuziehung fand ich den äußeren Kronrandstark geschwollen.

Das Pferd trat nur mit der Hufspitze auf. Bei Druck auf die

sehr schmerzhafte Schwellung an der Krone entleerte sich aus

der Öffnung an der Sohle viel Eiter.

Ich öffnete ‘den hühnereigroßen Abszeß an der Krone und

spritzte täglich einmal reines Perhydrol durch. Beim Durch

spritzen von der Sohle aus zischte an ‘dem Kronrande viel

Schaum heraus, in dem Eiterfiocken und nekrotische Fetzen auf

geschwemmt waren. Im übrigen ließ ich den Fuß in Kreolin

lösuug baden und mehrere Male 3 proz. Perhydrollösung durch

spritzen. Nach 8 Tagen belastete das Pferd den Fuß wieder

voll. Die Wunde war, bis auf einen ganz engen Fistelkanal,

der sich in einigen Tagen auch vollständig schloß, geheilt. Nach

weiteren 8 Tagen wurde das Eisen untergeschlagen und konnte

das Pferd wieder arbeiten.

Außerdem wandte ich Perhydrol ‚in 3 proz. Lösung als

Wundwasser in mehreren Fällen an.

Bei einem schweren Belgierpferde leistete es mir bei

Enucleatio bulbi, welche infolge Verletzung und Vereiterung des

Augapfels notwendig wurde, als blutstillendes Mittel und bei

der Tamponade der Orbits gute Dienste. Heilung nach ca.

10 Tagen. Zu dieser Operation möchte ich noch erwähnen, daß

ich bei dem Pferde, nachdem das durch die Narbenkontraktion

entstandene Entropium operiert war, ein Kautschukauge einsetzte,

das sehr gut vertragen wird und einen Laien kaum das gesunde

von dem künstlichen Auge unterscheiden lä'.ßt.

Bei einem anderen Belgier heilte eine große Dekubitusstelle

mit Taschenbildung an der Hüfte bei täglich mehrmaligem Aus

spiilen mit Bazillollösung und Nachspritzeu von 3 proz. Perhydrol

in ca. 8 Tagen.

In den Fällen l, 2 und 3 glaube ich die schnelle Heilung

nur auf Rechnung der reinigenden und granulationsanregenden

Wirkung des Perhydrols setzen zu müssen, und möchte ich den

Herren Kollegen empfehlen, besonders bei schlecht zugänglichen,

jauchigen Wunden, weitere Versuche mit Perhydrol anzustellen.

Die Brunst und ihre Ursache.

Von Tierarzt Sonnenberg. Brilon.

Das Geschlechtsleben von Mensch und Tier liegt auf einem

Gebiete, das immer wieder zur Erforschung anregt‚ zur Klar

legung der vielen noch ungelösten Rätsel. Was wir bis heute

über das Geschlechtsleben wissen, ist recht wenig. Viele unserer

Kenntnisse beruhen mehr auf Annahme und Spekulation, als auf

wirklicher Erkenntnis.

Was ich nun heute aufklären will, ist nur ein kleines Stück

von dem großen Unbekannten. Trotzdem zögere ich aber nicht,

 

dies Wenige den Fachgenossen bekannt zu geben, die Ursache der

Brunst, wie ich sie durch das Tierexperiment erkannte.

Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich meine Versuche

nicht in so großer Zahl ausführen und so modifizieren konnte,

wie es die Wichtigkeit der Sache wohl wünschenswert gemacht

hätte. Es fehlten mir die nötigen weiblichen Kaninchen.

Von der Brunst wissen wir, daß sie zurzeit der Geschlechts

reife eintritt und in gewissen Zeitläufen sich wiederholt. Über

die Erscheinungen derselben kann ich wohl hinweggehen, weil

sie allgemein bekannt sind. Auch die übliche Ansicht über den

Zusammenhang zwischen Ovulation und Brunst ist zu bekannt,

als daß ich darüber ein Wort verlieren müßte.

Aus den Geschlechtsorganen stellte ich mir mehrere ver

schiedene Lösungen her, deren Wirkung ich bei späteren Tier

versuchen erproben wollte. So sammelte ich auch die Eifollikel

fliissigkeit, den Liquor folliculi, aus den Eierstöcken von drei

Kühen, einem Rind und einem Schwein. Diese Flüssigkeit

versetzte ich mit 30 Proz. Glyzerin, ließ sie mehrere Tage

stehen und filtrierte sie durch einfaches Filtrierpapier.

Die so erhaltene rötlichgelbliche klare Flüssigkeit benutzte

ich zu den folgenden Versuchen:

I. Versuch:

Ein 3—4 Monate altes, weibliche's Kaninchen, das also

sicherlich noch niemals Brunsterscheinungeu gezeigt hatte, ein

ca. drei Pfund schweres Tier mit rosaroten Konjunktiven,

180 regelmäßigen Herzschlägen, sehr reger Peristaltik und

blasser Scheide erhält subkutan 1 ccm der Flüssigkeit.

Das Verhalten des Kaninchens ist darauf folgendes:

Die Augenlidbindehäute zeigen schon nach fünf Minuten

eine während der ganzen Beobachtungszeit nachweisbare, stärkere

Injektion. Der Herzschlag wird nicht wesentlich beeinflußt, er

erscheint aber etwas kräftiger. Die Peristaltik bleibt sehr rege

und zeigt keine Besonderheiten.

Das Bemerkenswerteste ist aber folgendes:
Schon nach C15 Minuten äußert das Tier bei Berührung der

Genitalien größere Empfindlichkeit. Nach 20 Minuten sehe ich

leichte Schambewegungen eintreten, die ständig zunehmen, so

daß wir nach 30 Minuten eine vollständige Brunst sehen. Die

Scheide und Umgebung ist zeitweise in lebhafter, zitternder

Tätigkeit. Die höher geröteten Schamlippen werden periodisch

geöffnet und geschlossen. ,

Es stellt sich geringgradiger Drang auf den Kot ein.

Gleichzeitig macht sich eine starke Erhöhung der Reflex

erregbarkeit bemerkbar, die sich ganz hervorragend in der

Gegend des Hinterbauches, der Geschlechtsteile, der Schenkel

innenfläche der Hinterbeine und an der Patella zeigt. Das

Tier vollführt schon bei ganz leichter Berührung dieser Teile

lebhafte, zitternde Bewegungen.

Allgemeinbefinden und Psyche sind normal.

II. Versuch:

Ein vier Monate altes, weibliches Kaninchen erhält als

subkutane Dosis 1,5 ccm der Follikularflüssigkeit. Dasselbe hat

180 Herzschläge, rege Peristaltik und blaßrosarote Konjunktiven.

Durch die Injektion wird die Herzschlagzahl nicht erhöht.

Der Herzschlag und Herzspitzenstoß erscheinen etwas kräftiger.

Die Peristaltik erfährt keine Veränderung. Die Konjunktiven

erscheinen schon nach fünf Minuten stärker gerötet und zeigen

diese stärkere Rötung dauernd während der ganzen Beobachtung.
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Nach 15 Minuten tritt bei dem Tiere eine leichte, periodische

Bewegung‘ der äußeren Schamlippen ein. Zeitweise gewinnt

diese Bewegung bedeutend an Stärke und geschieht manchmal

mit starkem Hervorpressen der ganzen Schamgegend. Wenn

die Schamgegend so stark vorgepreßt wird, hört man mitunter

auch einen lauten, klaschenden Ton, der durch das gleichzeitige

Öffnen und Schließen des Afters hervorgerufen wird.

Die Scheidenschleimhaut ist höher gerötet.

Schiebt man durch leichten Fingerdruck die äußeren Scham

lippen ä 1a Coitus, periodisch zurück, so beginnt das Tierchen

die Bewegungen des Begattungsaktes zu machen. Auf Darüber

streichen über die Haut des inneren Hiriterschenkels ‘reagiert

das Kaninchen mit starkem Scheidenverschluß.

Die Reflexerregbarkeit am Hinterbauch, in der Schamgegend,

an der Schenkelinnenfläche und Patella ist sehr stark erhöht.

Psyche und Allgemeinbefinden erscheinen andauernd normal.

III. Versuch:

Ein ca. 5 Monate altes, männliches, noch nicht geschlechts

reifes Kaninchen mit blassen Schleimhäuten, 190 regelmäßigen

Herzschlägen und sehr reger Peristaltik erhält subkutan 1 ccm

der Flüssigkeit.

Der Herzschlag zeigt darauf keine wesentliche Veränderung.

Seine Frequenz beruhigt sich langsam. Der Herzspitzenstoß

erscheint etwas kräftiger als vorher. Die Peristaltik wird nicht

wesentlich beeinflußt.

Dagegen erscheinen die Konjunktiven schon nach 5 Minuten

stärker gerötet und behalten diese Injektion.

Das Tier zeigt nach 15 Minuten ständig zunehmende Be

wegungen an den Geschlechtsteilen. Die Penisspitze tritt lang

sam vor und zurück. Eine Erektion kommt aber nicht zustande.

Dabei ist der Penis scheinbar auch blutreicher als vordem.

Die Reflexerregbarkeit an der Schenkelinnenfläche und Pa

tella ist erhöht, doch nicht so stark, wie bei den weiblichen

Tieren.

Das Kaninchen zeigt lebhaften Drang auf den Kot.

Seine Psyche und sein Allgemeinbefinden sind ungestört.

IV. Versuch:

Ein 8 Wochen altes, weibliches Kaninchen erhält subkutan

0,8 ccm des Präparates.

Dasselbe hat rosarote Konjunktiven, eine blasse Scheide,

200 regelmäßige, kräftige Herzschläge und rege Peristaltik.

Nach der Injektion bemerken wir keine Beschleunigung der

Herzaktion. Dagegen ist der Herzschlag bedeutend kräftiger,

_ wie auch der Herzspitzenstoß.

Die Peristaltik ist anfangs scheinbar etwas verstärkt, be

sonders nach 10-—20 Minuten. Diese Anregung ist später jedoch

kaum vorhanden.

Die Konjunktiven zeigen dauernd sehr starke Injektion.

Schon nach 10 Minuten treten bei dem Kaninchen deutliche

Schambewegungen auf, die langsam stärker werden. Die Scham

lippen öffnen und schließen sich periodisch. Gleichzeitig tritt

auch ein geringgradiger Drang auf den Kot ein.

Die Geschlechtsteile zeigen mit Eintritt der Schambewegungen

größere Empfindlichkeit gegen Berührung und sind höher

gerötet.

Die Reflexerregbarkeit im Bereiche des Hinterbauches, der

Schamgegend, der Schenkelinnenfläche und Patella nimmt langsam

zu und wird endlich sehr stark. Nach 20 Minuten beginnt das

 

Kaninchen zeitweise Adduktionsbewegungen der Hinterschenkel

zu vollführen, die schließlich so stark werden, daß die Geschlechts

teile mitbewegt werden. Die oben beschriebenen Scham

bewegungen sind jedoch von diesen Bewegungen durchaus

unabhängig.

Psyche und Allgemeinbefinden des Tieres erscheinen un

verändert.

V. Versuch:

Ein zirka fünf Monate altes, weibliches Kaninchen mit rosa

roten Konjunktiven, 180 Herzschlägen und sehr reger Peristaltik

bekommt eine subkutane Injektion von 1 ccm des Präparates.

Nach der Einspritzung beobachtete ich an dem Tier folgen

des:v Die Konjunktiven erscheinen schon fünf Minuten später

bedeutend stärker injiziert und behalten diese stärkere Injektion.

Die Peristaltik erfährt keine stärkere Anregung.

Der Herzschlag ‚bleibt regelmäßig und beruhigt sich all

mählich auf 160 Schläge. Er erscheint etwas kräftiger, des

gleichen der Herzspitzenstoß.

Schon nach fünf Minuten macht das Kaninchen leichte

Schambewegungen, die zunehmen und sich nach 30 Minuten zur

regulären Brunst steigern. Die Schamlippen weichen periodisch

auseinander und nähern sich wieder.

Das Tier zeigt leichten Drang auf den Kot.

Daneben tritt schon nach 15 Minuten eine deutliche Er

höhung der Reflexerregbarkeit hervor, zuerst an der Patella,

darauf am Hinterhauch, in der Schamgegend und Schenkelinnen—

fläche. Gleichzeitig vollführt das Kaninchen leichte Adduktions

beWegungen der Hinterschenkel, die mit zunehmender Stärke

sekundäre Bewegungen an den Geschlechtsteilen auslösen.

Die Scheidenschleimhaut zeigt stärkere Rötung, als vorher.

Psyche und Allgemeinbefinden sind normal.

Aus meinen Versuchen geht folgendes hervor:

l. Der Liquor folliculi enthält die Stoffe, welche

die Brunst hervorrufen.

2. Ovulation und Brunst stehen in naher Beziehung zuein

ander, und zwar ist die Brunst eine Folge der Ovulation,

nicht umgekehrt.

3. Auch die Menstruation beim menschlichen Weihe dürfte

durch die Loslösung eines Eichens verursacht werden,

denn sie verläuft unter denselben, von mir auch künstlich

bei Versuchstieren ausgelösten Erscheinungen, nämlich:

„stärkerer Injektion der Konjunktiven und Genitalien,

Verstärkung des Herzschlages, größerer Empfindlichkeit

der Geschlechtsteile und Erhöhung der Reflexerregbarkeit“.

Torsio utcri et vaginae beim Rind.

Von Tierarzt Wieland-Wangerin i P.

Die Achseldrehung des Fruchthälters kommt bekanntlich

beim Rind viel häufiger vor als bei den übrigen Haustieren.

Der von mir beobachtete Fall dürfte insofern von Interesse sein,

als er zwischen den bisher geschilderten Fällen, in denen eine

Faltenbildung in der Scheidenwaud teils bestritten, teils zu

gegeben wird, die Mitte hält.

Am 13. Juni 1907 wurde ich nach dem Dom. Blumenfelde

bei W. zu der Kuh eines Tageslölmers gerufen, die nach der

Anamnese 3—-4 Tage über die Zeit trächtig ging und seit

einigen Tagen nicht recht fresse. Der Besitzer vermutete, daß

das Kalb tot sei, da die Kuh vor 14 Tagen einen Hornstoß in

O.
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die rechte Flanke bekommen haben soll. An der rechten Bauch

wand war in der Tat noch eine 15 cm lange und 1 cm breite

haarlose Stelle sichtbar, die die Richtung von unten nach oben

hatte. Die Kuh sah ganz munter aus, hatte eine Temperatur

von 39,60 C und 100 Pulsschläge in der Minute. Bei Druck

auf die rechte Bauchwand verriet sie Schmerzen. Die Vulva

war nicht geschwollen, wie es sonst bei hochträcbtigen Tieren

der Fall ist, sie war trocken, leicht gerunzelt, aber nicht ins

Becken hineingezogen. Der Scheideneingang der sehr unruhig

stehenden Kuh war außerordentlich eng, ich konnte ihn nur

passieren, indem ich die gut eingeölte Hand bald nach rechts

und bald nach links drehte. Innerhalb der Scheide konnte ich

aber keine Falte in der Wand feststellen, wohl aber fand ich

die linke Scheidenwand stark gespannt, während die rechte sich

normal anfiihlte. Der Muttermund war fest geschlossen, so daß

ich den Fötus von hier aus nicht untersuchen konnte. Durch

die rektale Untersuchung konnte ich aber den Tod des Kalbes

und eine Mastdarmstriktur feststellen. Die Striktur befand sich

ungefähr eine Armeslänge vom After entfernt.

diesem Tage noch nicht zur Diagnose Torsio uteri gelangen,

sondern nahm eine hochgradige Wehenschwäche an, zumal die

Kuh an dem Unfalltage nur einige Male schwach gedrängt und

sich dann wieder beruhigt hatte. Ich spritzte ihr am Nach

mittag 0,1 Eserin sulf. ein und ließ ihr abends noch Secal.

cornut. recente pulv. 50,0 mit Kamillentee eingeben.

Am 15. vormittags kam die Frau des Besitzers zu mir.

Sie erzählte, daß die Kuh in der Nacht vom 13.—14. ein paar

Mal schwach gedrängt und sich sofort wieder beruhigt habe.

Ich möchte doch gleich nach B1. kommen und das Kalb „aus

der Seite herausnehmen“. Die Kuh habe am 14. ganz gut ge

fressen, am 15. aber wieder schlechter. Bei meinem Eintreffen

in Blumenfelde fand ich den Zustand der Kuh im allgemeinen

unverändert, nur die Temperatur war auf 39,2° C gesunken,

und in der linken Scheidenwand hatte sich eine starke Falte

gebildet, die von hinten und oben links schräg nach vorn und

unten rechts ging. Der Muttermund war wieder ganz fest ge

schlossen. Ich stellte heute die Diagnose Torsio uteri et

vaginae nach rechts. Darauf ließ ich die Kuh im Schafstall

niederschniiren, fesseln und an den Hinterbeinen über einen

runden Balken hochziehen, bis sie nur noch mit dem Vorderteil

den Boden berührte. Die vaginale Untersuchung ergab aber

ein negatives Resultat. Das Wälzen der wiederherabgelassenen

Kuh führte auch nicht zum Ziel, zumal der Fötus ja nicht

fixiert werden konnte.

Als ich nun dem Besitzer erklärte, daß das tote Kalb ein

trocknen und die Kuh noch dick und fett werden könne, wollte

er vom Kaiserschnitt nichts mehr wissen, sondern die Sache

noch ein paar Tage mitansehen.

Am 17. kam mir diese Kuh bei der Ausübung der Schlacht

viehbeschau wieder zu Gesicht. Die Temperatur betrug nur

39,40 C, trotzdem sie eben auf dem Wagen 8 km zurückgelegt

hatte. Am nächsten Morgen war ich natürlich bei der Exen

teration zugegen. Es handelte sich in der Tat um eine halbe

Torsio uteri nach rechts. Um den Hals der Gebärmutter hatten

sich ein paar Darmschlingen festgeschniirt, die schon mit dem

Uterus verwachsen waren.

Auch zwischen Pansen und Darm bestanden schon feste

Verwachsungen. Nach Öffnung des Uterus zeigte sich ein voll

kommen ausgebildetes Kalb. Weder Fötus noch Kuh zeigten

Ich konnte an

 

eine Spur von Sepsis. Infolge der Zirkulationsstörungen waren

die Nieren und das perirenale Fettgewebe sulzig-wässerig in

filtriert. Auch die Muskulatur der Bauchlappen war etwa!

wässerig. Da die Peritonitis chron. proliferans quoad carnem

bedeutungslos ist, so konnte ich die Kuh mit Ausnahme der

veränderten Organe als tauglich in Verkehr geben, nachdem ich

sie zur Sicherheit noch 24 Stunden hatte hängen lassen.

In dem geschilderten Falle ist dreierlei bemerkenswert:

1. das Fehlen der Scheidenfalte am ersten Untersuchungs

tage und ihr Vorhandensein am zweiten. (Vielleicht läßt es

sich so erklären, daß am 13.Juni erst eine Vierteldrehung vor

lag, die durch die Verabreichung des wehenauregenden Medi

kamentes am 13.—14. in eine halbe Drehung überging, und

daß die charakteristische Faltenbildung erst bei halben Drehungen

auftritt;

2. der Eintritt der Fruchthälterverdrehung kurz (10 Tage)

vor dem Ende der Trächtigkeit, was von Franke-Göhring be

stritten wird;

3. die feste Verwachsung zwischen Darm-, Uterus- und

Magenwand binnen 14 Tagen. Hieraus dürfte man folgern,

daß, wenn schon zwei Wochen nach Eintritt der Drehung ver

strichen sind, weder durch Wälzen noch durch Hochwinden eine

Lageberichtigung zu ‘erreichen und auch der Kaiserschnitt

zwecklos ist.

Abnorme Spätgeburt beim Rinde.

Von Tierarzt Neumann-Schwarzenbek i. Lauenbg.

Verfasser wurde am 11.Juni zur Geburtshilfleistung bei

einer 3%jährigen Kuh zugezogen, welche seit Weihnachten v. J.

trocken gestanden und zur Zeit des kalendermäßig voraus

gesetzten Trächtigkeitsabschlusses —- 28. Januar — geringe

Schwellung des Euters gezeigt hatte. Bei ungetrübtem Wohl—

sein und zunehmender Rundung des Hinterleibes waren darauf

keinerlei Vorbereitungen zum Kalben erkennbar geworden, bis

am 9. Juni Appetitmangel und zugleich schwache Wehen auf

traten.

Bei der Exploration floß gelblich-rotes Allantoiswasser von

schwach fauligem Geruch ab, während nach Zerreißung des

Amnionsackes eine große Quantität verfliissigten Meconiums ent—

leert wurde. Das sehr stark erscheinende, zweifellos tote Kalb

präsentierte sich in normaler Hinterendlage und konnte unter

langsam gesteigerter Zugkraft von vier Männern bis zum Brust

korb gefördert und nach Entfernung eines Vorderschenkels

vollends abgezogen werden.

Da der Fötus noch nicht emphysematös gedunsen und im '

Einklang mit den Symptomen beim Muttertiere wohl erst seit

drei Tagen abgestorben war, so ergibt sich für vorliegenden

Fall eine Trächtigkeitsdauer von 413 Tagen oder 131/, Monaten,

mit anderen Worten, eine Verlängerung der Periode um die

Hälfte. (Vgl. B. T. W. 1901, S. 430.)

Besonders interessant war es mir nun, die Äußerungen

postmaturen Wachstums beobachten zu können, wenn diese sich

auch intrauterin nach anderer Richtung hin bemerkbar gemacht

hatten, als es in der Außenwelt geschehen wäre.

Das außerordentlich knochiggebaute Kalb — Gewicht 110Pfd.

-—- zeigt zunächst in der Hauptbeschatl‘enheit wesentliche Ab

weichungen, indem das einzelne Haar in doppelter Länge, leicht

gekräuselt, der groben Struktur von Schweineborsten ähnelte.
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Das Klauenhorn war an der Zehenwand um 31/2 cm kräftig nach

gewachsen und hatte an den Trachten die ursprüngliche Horn

substanz ganz verdrängt. Das bekannte lamellöse Sohlenhorn

war nur noch im Bereich der Zehe übrig geblieben. —— Die

vorhandenen 6 Schneidezähne hatten die Gingiva zwar noch

nicht durchbrochen, aber doch so weit abgehoben, daß beispiels

weise die Zangen den Alveolarrand um 15 mm überragten.

Im übrigen zeigte das weibliche, keine Anlage zur Zwitter

bildung verrateude Kalb einen auffallend männlichen Habitus

und stand mit dem gewaltigen Kopfe, deutlich ausgeprägtem

Triel, kolossaler Nackenmuskulatur und breit vom gewölbten

Brustkorbe abgehobenen Schulterblättern in bemerkenswertem

Gegensatze zu dem relativ schwach erscheinenden Hinterteile,

so daß es mir wie die Miniaturausgabe eines älteren, mäßig ge

nährten Deckstieres vorkam. Während ich nun anfangs für

dieses Bild eine zwanglose Erklärung in den Begleitumständen

beim Geburtsakte sah — gewaltsamer Zug bei beginnenderFäulnis,

Verdrängung der zersetzten Körpersäfte nach dem vorderen

Körperende — mußte ich mich mit Rücksicht auf die ziemlich

trockene Genickmuskulatur, die Abwesenheit von Emphysen, sowie

den soliden Bau des Schädels zu anderer Auffassung bekennen.

Ich denke dabei an die Tatsache, daß männliche Kälber und

besonders Hengstfohlen durchweg einen bis mehrere Tage länger

getragen werden und möchte — natürlich unter allem Vorbe

halt — die Vermutung aufstellen, daß auch umgekehrt längere

Trächtigkeitsdauer selbst bei ursprünglich entgegengesetztem

Geschlecht der Ausbildung männlicher Körperformen günstig

sein könnte.

‚ r‘ ‚„..‚.„.- .‚1
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Referate

Die septische Pneumonie der Kälber.

' Von Direktor Dr. Schreiber in Landsberg a. W.

(Aus dem Bakterlolog. Institut der Ssrumgesellsclaft m. b. H. zu Landsberg a. W.)

(Mountshef‘xe f. prnkt. Tierheilkunde. XVlll. Bd., 6.,7. Heft.)

Die septische Pneumonie ist eine selbständige Infektions

krankheit, welche in der Hauptsache als Stallseuche auftritt

und die Kälber gleich nach der Geburt und bis zum Alter von

etwa 6 Monaten befallen kann. Sie kommt selten in perakuter,

häufiger in akuter und chronischer Form vor und wird meist

durch Zukauf von Kälbern, Lämmern und Ziegen eingeschleppt.

Es steht jedoch auch fest, daß in ätiologischer Hinsicht Be

ziehungen zur Schweineseuche bestehen, wie ja auch verschiedene

Mitteilungen darüber vorliegen, daß die Schweineseuche und

die infektiöse Pleuropneumonie in naher Beziehung stehen.

Schreiber bringt Beispiele, daß durch Schweineseuche Kälber

pneumonie erzeugt werden kann.

Eine besondere Disposition einzelner Kälber kann nicht

angenommen werden, denn wenn die Seuche einmal eingeschleppt

ist, können gleichmäßig alle Kälber erkranken; allerdings kann

nicht in Abrede gestellt werden, daß Stallhaltung, kalte Jahres

zeit und Verfeinerung der Rasse besonders günstige Momente

zur Ausbreitung der Krankheit abgeben. Der Krankheitserreger

ist der schon 1886 von Poels beschriebene Bacillus vitulisepticus,

welcher zur großen Gruppe der Bakterien der hämorrhagischen

Septikämie gehört. Der Erreger der Kälberseptikämie zeigt

genau wie seine Stammesgenossen entsprechend dem mannig

fachen Seucheverlauf bezüglich Virulenz, Wachstum und Färb

barkeit Schwankungen. Stammverschiedenheiten, wie sie Wasser

 

mann und Ostertag für die Schweineseuchebakterien angeben

und. aus den Serumprüfungen an Mäusen herleiten und welche

die Anhänger dieser Theorie auch auf die Erreger der Geflügel

cholera und septischen Pneumonie übertragen, konnte Schreiber

nicht konstatieren.

Die natürliche Übertragung kann in außerordentlich ver

schiedener Weise erfolgen, z. B. durch verletzte Hautstellen,

durch die Schleimhaut des Digestions und Respirationstraktus,

sowie auch durch den Nabel, worauf schon Poels aufmerksam

gemacht hat. Dazu kommt, daß die Tenazität der Bakterien

sehr groß ist. Die feuchte warme Luft und der Dünger bieten

einen guten Nährboden. In den Kulturen dagegen ist der

Bazillus wenig widerstandsfähig.

Das Krankheitsbild ist das einer schweren Pleuropneumonie

bzw. Septikämie, dementsprechend ist auch der Sektions

befund. Bei dem chronischen Verlauf erinnert der Sektions

befund an den Lungen außerordentlich an das Bild der

Schweineseuche. In der Regel bietet demgemäß die Diagnose

wenig Schwierigkeiten, jedoch können Mischinfektionen und

besonders solche mit Kälberruhr und Omphalitis zunächst das

Krankheitsbild unklar machen. Für diese Fälle gibt Schreiber

Anweisung zur Ausführung diagnostischer Impfungen.

Die Prognose der septischen Pneumonie der Kälber ist im

allgemeinen recht ungünstig, denn die perakuten und akuten

Formen enden immer tödlich, zieht sich aber der Verlauf hin

und ist weniger heftig, so bleiben die Kälber immer Kümmerer.

Daher ist es zweckmäßig und in Hinsicht auf‘ die Infektions

gefahr geboten, derartige Kälber bald abzuschlachten.

Zur Bekämpfung rät Schreiber zu der von Evers ein

geführten Septizidinimpfung. Selbstverständlich muß auch die

Prophylaxis zielbewußt angeordnet werden. An der Hand

zahlreicher Mitteilungen aus der Praxis sucht Schreiber zu

beweisen, daß der Septizidinimpfung in keinem Falle der Wert

abgesprochen wird, soweit es sich um Schutzimpfung handelt.

Zur Impfung wird Septizidin B verwendet. Die Mißerfolge,

über die verschiedentlich berichtet wurde, sind nach Schreiber

auf die unrichtige Anwendung des Septizidin B zurückzuführen.

Überall da, wo eine Infektion mit den Erregern der septischen

Pneumonie in den ersten 8—14 Lebenstagen stattfindet, ist vor

der Impfung mit Septizidin B dringend zu warnen, denn zufolge

seines Gehaltes an Kulturen des Bac. vitulisepticus würde eine

Doppelinfektion entstehen, die auch von dem gleichmäßig mit

eingespritzten Serum nicht aufgehalten werden kann. In

solchen Fällen ist nur und allein die Impfung mit reinem

Septizidin aussichtsreich. Ferner ist es wohl auch selbst

verständlich, daß das Septizidin da nicht wirken kann, wo es

sich überhaupt nicht um infektiöse Pneumonie handelt. Infolge—

dessen ist vor einem blinden Drauf'losimpfen nicht genug zu

warnen. Dort, wo infolge gewichtiger Faktoren die Impfung

dem Besitzer oder Gutsbeamten überlassen werden muß, darf die

tierärztliche Kontrolle nicht fehlen, damit alle Fehler sofort

aufgedeckt werden. Der umfangreichen Arbeit hat der Verfasser

ein Verzeichnis der Spezialliteratur über die septische Pneumonie

der Kälber, Lämmer und Ziegen angefügt. Rdr.

Rektale Untersuchungsbef'unde.

Von Dr. H. Jakob, München.

(Wochenschrffl für Timhellknndn und Viehzucht, 1907, Nr. 20.)

Mehr als früher wird die Untersuchung per rectum als ein

wichtiges diagnostisches Hilfsmittel gewürdigt. Es sind daher
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kasuistische Mitteilungen ‘zum weiteren Ausbau der Methode

recht sehr am Platze. Jakobs Beobachtungen erstrecken sich

auf fünf Fälle, die kurz geschildert, folgendes ergaben:

l. Kuh: nach dem Vorbericht tuberkuloseverdächtig;

Exploration: am Beckeneingang beginnend und weit nach vorn

reichend, lassen sich beiderseits verschieden große, derbe, teils

glatte, teils höckerige, nicht schmerzhafte, mit dem Peritoneum

verbundene Knoten wahrnehmen; Tuberkulinprobe positiv;

Diagnose: tuberkulöse Peritonitis. Sektion ergibt Bestätigung.

2. Kuh: magert ohne sichtbare Ursachen ab; Exploration:

zirka 50 cm vom After entfernt rechterseits eine derbe, knotige

von der Lendengegend aus zum Hypochondrium sich erstreckende

Geschwulstmasse. Diagnose post mortem: Adenoma renalis dextra.

3. Pferd: schlechte Fntteraufnahme; Untersuchung: unter

halb des Uterus eine kugelförmige, knotig harte, teils auch

weiche, schmerzhafte Geschwulst von unbestimmbarer Größe,

bei Ausübung starken Druckes wird rötlich-gelber Harn unter

Stöhnen tropfenweise entleert. Diagnose: Carcinoma resicae

urinariae.

4. Kuh mit Nymphomanie; Befund: zirka 40 cm vom Rektum

entfernt im Bereich des oberen Beckeneinganges zu den beiden

letzten Lendenwirbeln nach aufwärts reichend zwei verschieb

bare höckerige Tumoren. Tuberkulinprobe negativ. Diagnose

(durch Sektion bestätigt): Adeno-Carcinoma ovarii.

5. Kuh mit Abmagerung und Scheidenausfluß. Untersuchung:

ergibt: zirka 30 cm vom Mastdarmende entfernt in mittlerer

Höhe des Beckeneingangs nach dem letzten Lendenwirbel auf

steigend eine große, wulstige, derbe, wenig verschiebbare Ge

schwulst mit zwei hornartigen Ausläufern (Uterus), an denen

je eine derbe, rundliche, knollige Masse zu fühlen ist. Tuber

kulinimpfung positiv. Diagnose: Tuberkulosis uteri et ovarii.

Schlachtung ergibt Bestätigung. J. Schmidt.

Vasogen jodat. bei Lebercirrhose.

Von Zuchtinspektor Math. Miller-Bayreuth.

(\Vnchenschrift für Tierheilkunde und Viehzucht, 5i. Jahrg, Nr. 28.)

Drei Pferde, welche die klinischen Erscheinungen der

sogenannten Schweinsbergerkrankheit zeigten, wurden von M.

untersucht. Das erste derselben gelangte nicht erst zur Be

handlung, sondern wurde getötet und ließ dann die typischen

Veränderungen — insbesondere die Lebercirrhose — erkennen.

Bei dem zweiten und dritten Pferde verordnete M. 10 proz.

Jodvasogen, täglich ein Eßlöii‘el voll in einer Flasche Hafer

schleim. Nach zehn Tagen verloren sich die Erscheinungen

seitens des Gehirnes. Nach weiteren acht Tagen nainnen die

Tiere wieder Nahrung auf; jedoch machten sich starke Ödeme

am Skrotum und Bauch bemerkbar. Die Verabreichung von

Jodvasogen wird weitergeführt. Zur Hebung der Verdauung

kommen noch täglich 15 g Salzsäure in Anwendung. Allmählich

gingen die Schwellungen zurück. Der zur Vollendung der Kur

durchgeführte Weideweg stellte die Tiere wieder her, so daß sie

dann im Herbst arbeitsfähig waren. J. Schmidt.

Zur Desinfektion von Stallungen mit verdünnten

wiißrigen Formaldehydlösungen.

Von Dozent Dr. Josef Schnilrer.

(Zeitschrift f. Infektionsk.‚ puren. Krankh. u. Hygiene d. Hauriere, Bd. II, S. 43.)

Die bisher in Anwendung gekommenen Methoden der Des

infektion von Räumlichkeiten mit Formaldehydlösungen leiden

nach Sch. an dem prinzipiellen Übelstand, daß die Desinfektion

 

 

durch gasförmigen Formaldehyd erfolgt, wodurch einerseits

eine Abdichtung des betreffenden Raumes notwendig wird,

andererseits die geringe Tiefenwirkung gasförmiger Desinfektions

mittel sowie die Eigenschaft der Formaldehyddämpfe, sich nach

oben zu ziehen, die ungleichen Resultate aller dieser Methoden

verständlich erscheinen läßt. Hierzu kommt die Schwierigkeit

der Bestalrafi‘ung der nötigen Apparate. Ferner ist es unmöglich,

einen Stall teilweise zu desinfizieren. Diese Nachteile lassen

sich bei Verwendung wäßriger Formaldehydlösungen vermeiden.

Die Methode besteht in folgendem: Wände und Boden des ober

flächlich von Dünger, Streu usw. gereinigten Stalles werden

unter Druck (1—4 Atmosphären) mit einer 1proz. wäßrigen

Formaldehydlösung (2,5 ccm des käuflichen 40 proz. Formalins

auf 100 ccm Wasser) in nicht zu fein verteiltem Strahle, und

zwar 3/4 Liter dieser 1proz. Lösung auf 1 qm Oberfläche be

spritzt. Nach der Desinfektion bleiben Türen und Fenster

durch mindestens vier Stunden geschlossen. Als Spritze ist

jede Druck- oder Saugpumpe zu verwenden, wenn sie nur ein

Ansatzstiick hat, welches in einer Entfernung von 2-—3 m einen

fächerförmig verteilten Strahl von ca. 1—2 m Basisbreite

liefert. Die zu desinfizierenden Teile müssen 3—4 mal über

sprengt werden. Zur Beseitigung des Formalingeruches genügt

einfaches Lüften; nötigenfalls kann man zu seiner Neutralisation

1—2 proz. Ammoniaklösung verspritzen. Bei Verwendung 1 proz.

Formaldehydlösungen sind die Reizwirkungen auf die die Des

infektion ausführenden Arbeiter im allgemeinen gering und

durch die Aufklärung des Personals über die Unschädlichkeit

der Reizung der Schleimhäute nach Ansicht des Autors sicher

zu überwinden.

Neben der desinfizierenden hat das Fofmaldehy"d auch noch

eine desodorisierende Wirkung, die sich namentlich bei der

Desinfektion von Hunde- und Schweineställen angenehm be

merkbar macht. Eine Reihe von Versuchen des Verfassers hat

ergeben, daß die Desinfektion am wirksamsten bei 10—240 C

ist, bei geringeren Temperaturen wird die Wirkung unsicher.

Die Kosten des Verfahrens sind gering; 1 Liter 40 proz. Form

aldehyd (= 40 Liter 1proz. Formaldehyd), d. h. die für die

Desinfektion von ca. 50 qm ausreichende Menge kostet un

gefähr 85 Pf. Richter.

Zur Konservierung der Immunsera für die Praxis.

Von M. I’rcttner (‘i’), Tierarzt in Prag.

(Zuitschr. t. Infektionskn, parallt. Krankh. u. I*l_yg. d. llaust., Bd. II, S. 200.)

Da die bis jetzt zur Konservierung der Immunsera benutzte

Karbolsäure leicht eine Fällung von Eiweiß hervorruft oder,

bei Zusatz einer schwachen Lösung, durch die davon nötige

Menge das Serum stark verdünnt wird, stellte Verfasser Versuche

init Chinosol und Diaptherin an. Die iällende Wirkung des

Chinosols ist zwar um die Hälfte geringer als die der Karbol

säure aber wegen seiner geringen bakteriziden Fähigkeiten ist

es als Serumkonservierungsmittel ungeeignet. Die mit Diaptherin,

einem bei der Serumkonservierung noch nicht angewandten

Präparat, angestellten Versuche ergaben, daß es selbst in kon

zentrierter Lösung zugesetzt (0,1 20,5 ccm), um die Hälfte weniger

Eiweiß fällt als die Karbolsäure, und daß es auch die bakterien

abtötende Kraft besitzt. Seine konservierende Wirkung ist vor

züglich. Während das mit Karbol versetzte Serum nach einem

Monat deutlichen Fäulnisgeruch zeigt, bleibt das mit Diaptherin

versetzte Serum drei Monate ohne Spur von Verderbnis. Selbst
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defibriniertes Blut, das bei Karbolsäurezusatz schon nach

14 Tagen fault, bleibt, mit Diaptherin behandelt, zwei Monate

ohne Geruch. Nach Ablauf’ eines Jahres zeigten die bei den

Versuchen benutzten, mit Diaptherin behandelten Sera keine

merkliche Minderung ihres Schutzwertes. Bezüglich der Giftigkeit

verhält sich das Präparat wie die Karbolsäure. — Im großen

benutzte Prettner das Diaptherin zur Konservierung von

600 Litern Rotlaufserum, wobei er auf je 10 Liter Serum

10 g Diaptherin — in 20 ccm Wasser gelöst — zusetzte. Alles

Serum blieb steril und war von guter Wirkung in der Praxis. —

Diaptherin ist hiernach sehr zur Konservierung der Immunsera

zu empfehlen. Richter.

Kleine Notizen.

Schweinepestserum.

Das Pharmazeutische Institut von Ludwig Wilhelm Gans hat

eine gedruckte Mitteilung an die Tierärzte versandt, wonach das

von diesem Institut bisher hergestellte Schweincpestserum von jetzt

ab als „Serum gegen die Sekundärinfektion mit. Schweinepest

bazillen“ bezeichnet wird. Diese Bezeichnung ist veranlaßt durch

die Feststellung, daß der bisher als der Erreger der Schweinepest

angesehene Bacillus suipestifer die eigentliche Krankheitsursache

nicht darstellt. Das Institut bemerkt, daß es schon früher in einer

Broschüre betont habe, daß die Wirkung des Schweinepestserums

noch unvollkommen sei, indem es bei der akuten Schweinepest

keinen Erfolg habe, trotz vieler Erfolge in chronischen Fällen.

Diese Beobachtung sei jetzt aufgeklärt, und es könne daher jetzt

das Serum nur bei chronischer Schweinepest empfohlen werden,

bei welcher Form erfahrungsgemäß der Bacillus suipestifer sich

stets als Mischinfektion vorfindet.

Zusammensetzung einiger VoterinärhellMttel.

Vitulosal, als Schutzmittel gegen die infektiöse Kälberruhr

gepriesen, ist nach Aufrecht eine 5proz.; Auflösung von unreinem

Handelspepton; Alkaloidc sind danach nicht enthalten

Tuberkulin, nach Dr. v. Picquet zur diagnostischen Impfung,

wird von Petzoldt & Süß in den Handel gebracht, in Lymph

röhrchen, die 25 Proz. Alttuberkulin enthalten. Jedes Röhrchen

ist für fünf Impfungen bestimmt.

Yohimvetol ist ein Yohimbin, das bei Tieren angewendet wird.

Tricol ist eine Auflösung des altbekannten Lapis divinus

(Cuprum aluminatum). geschmolzenes Kupfersulfat mit Alaunzusatz.

Nutrin und Sana von Neudorfer-Wien ist Sem. Ceratoniac

(J0hannisbr0tmehl), Weizenfuttermehl, Fenchel, Anis, Futterkalk,

Kalmus und Enzianwurzelpulver.

Coopers Schafwaschpulver, das gegenwärtig stark importiert

zu werden scheint, enthält ca 40 Proz. Arsenverbindungen.

Spontan geheilter Oberschenkelbruch beim Bind.

Polizeitierarzt Dr. Claußen in Hamburg hatte nach einer

Notiz in der „Zeitschrift für Flcisch- und Milchhygiene“ bei Aus

übung der Auslaudsfleischbeschau Gelegenheit, einen ohne Kunst

hilfe geheilten Oberschenkelbruch bei einem Rind zu beobachten.

Der Femur war direkt oberhalb des unteren Gelenkendes gebrochen

gewesen, und es hatte ein einfacher, schiefer Bruch vorgelegen.

Die Bruchenden waren total miteinander verwachsen, bis auf einen

Spalt oberhalb des inneren Rollkammes der Kniescheibenrolle, und

in ihrer Umgebung sowie um das ganze Gelenkende waren zahl

reiche Exostosen in großer Ausdehnung entstanden. Eine Behand

lung dürfte nach Cl. nicht stattgefunden haben, da es sich um ein

halbwildes, nordamerikanisches Rind gehandelt hat.

Brlllentragende Kühe In Bußland.

Auf den Steppen Innerrußlands sind die Hälfte des Jahres

hindurch weitgestreckte Ländereien mit Schnee bedeckt, der auch

im Frühjahr nur langsam schmilzt. Lange. ehe der Schnee ver

schwindet, sprießt aber junges zartes Gras auf mcilenweiten

Strecken unter der Schnechiille empor. Um diesen Neuwuchs aus—

zunutzen, werden daher sofort Kühe auf die Weide hinausgetrieben.

Erfahrungsgemäß wurden nun abendie Tiere durch das stunden—

 

lange Weiden auf den im Sonnenschein leuchtenden Flächen

schneeblind. Nach der „Ostpr. M. Z“ erkrankten Tausende von

Kühen zugleich, viele gingen an Folgezuständen (lnanition, Gehirn

krankheiten) zugrunde. Man kam daher auf die Idee, Schnecbrillen

aus Rauchglas mit Ledcreinfassung herzustellen. Die Brillen sollen

sich bewährt haben und fabrikmäßig hergestellt werden. Angeblich

soll man Tausende von Rindern in den Herden der_8teppengebiete

Inncrrußlands beobachten können. Dr. G.

Wocheniibersicht über die medizinische Literatur.

Von Dr. P. leß, Charlottenburg,

Königlicher Kreistierarzt.

Deutsche .‘Vulz'u'm'srhe Wochenschrift Nr. 29.

Beeinflussung bösartiger Geschwülste durch Einspritzung von art

fremdem Blut; von Prof. Dr. Aug. Bier. —- Bier beschreibt

Versuche, welche er unternommen hat, um Menschen faserstotf

freies Schweineblut zu injizieren. Seine Versuche sind jedoch

noch nicht so weit, um ein definitives Urteil zu gewinnen, es

müssen daher noch weitere Veröfl‘entlichungen über diesen Punkt

erscheinen.

Dieselbe Zeitschrift Nr. 30.

Getrocknete Milch als Säugllngsnahrung; von Hiissy. -— Im

Archiv für Kinderheilkunde, Bd. 46, Heft 1 und 2, veröffentlicht

H. seine Versuche. Die zwischen erhitzten Walzen getrocknete

Milch kommt als fast keimfreies Pulver in den Handel. 136 g

werden zur Zubereitung von 1 Liter Milch verwendet. Man

kann, wie durch die Versuche in der Breslauer Kinderklinik

dargetan wurde, durch diese Milch den Eintritt akuter Darm

störungen verhindern, nur in seltenen Fällen wurde die Konserve

nicht vertragen.

Demonstration von mit Atoxil behandelten Dourlnekaninchen; von

Prof. Uhlenhuth. ("erein für innere Medizin in Berlin.) —

U. kommt ‘zu dem Schluß, daß das Atoxilj für die Syphilisbehand

lung von Nutzen sei, und hält vielleicht auch eine Verbindung

mit Quecksilber von Vorteil. Die Darreichung kann in ver

schiedener Weise erfolgen, einmal subkutan und intramuskulär,

ferner per os und in Salbenform.

Dieselbe Zeitschrift Nr. 31.

Krebsbehandlung; von Machay. — Im Brit. med. Journal

Nr. 2429 teilt M. einen Fall von ausgedehntem Brustkrebs mit.

Er teilt ferner mit, daß die Heilung des Krebses weniger durch

Operation, als durch ein Serum zu erwarten ist.

Präparat eines Echlnococcus der Wirbelsäule; von Westen

hoeffer. g Im Verein für innere Medizin in Berlin teilte W.

einen Fall von Echinococcus der Wirbelsäule mit. Der Echino

coccus hatte sich bis in den Wirbelkanal ausgedehnt.

Deutsche Medz'xinal-Zez'tung Nr. 56.

Weitere Beobachtungen über die Ergebnisse der Typhusschutzimpfung

in der Schutztruppe für Südwestafrika; von Stabsarzt Dr. Kuhn.

— In der D. militärärztl. Zeitschr. 1907 kommt Verfasser zu

dem Ergebnis, daß von den Geimpften erheblich weniger an

Typhus erkrankt sind, als von den Ungeimpften. Auch ist durch

die Massenimpfung eine erhebliche Abnahme der Ansteckungs

gefahr erfolgt.

Dieselbe Zeitung Nr. 57.

Der Schmerz. Eine Untersuchung der psychologischen und

physiologischen Bedingungen des Schmerzvorganges; von Dr.

Semi Meyer-Danzig. — Der Schmerz als Bewußtseinsvorgang

ist ein Gefühl. Es wird in ihm ein bestimmter Trieb, der so

genannte Abwehrtrieb, bewußt. Der Schmerz ist deswegen ein

so starkes Gefühl, weil der Schutz des Körpers seiner Obhut
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anvertraut ist. Unser Gefiihlsgedächtnis ist genau so beschaffen,

wie das für Empfindungen. Physiologisch betrachtet hat der

Schmerz den Zweck, den Organismus auf starke Reize anders

antworten zu lassen, als auf schwache. Der Schmerz hat keine

Sinnesorgane, er entsteht durch Reizung der Nervenfasern selbst

und zwar vor den dem mechanischen Sinn dienenden Fasern.

Diese geben bei ihrem Eintritt ins Rückenmark einen feinen

Seitenast ab, der die Schmerzvermittlung übernimmt.

Dieselbe Zeitung Nr. 61.

Unstlllbares Erbrechen; von Dr. H. Kerchensteiner. —— In

der Med. Klinik München teilt Verfasser mit, daß er ein unstill

bares Erbrechen in verschiedenen Fällen gesehen hat. Die

häufige Kombination von Hyperemesis gravidarum mit Polyneuritis

läßt an Giftwirkung denken.

Tagesgeschichte.

Der 5 7.

Von Dr. A. Zeh], Tierarzt in Trebbin.

Vor vier Jahren, bald nach Einführung der Fleischbeschau,

schrieb Herr Prof. Schmaltz in der B. T. W.: „Ein Punkt, der

bei den praktischen Tierärzten besondere Befürchtungen erregte,

war die Fleischbeschau bei solchen Tieren, die in tierärztlicher

Behandlung sich befunden haben, und bei denen dann (meist

auf Rat des Tierarztes) die Schlachtung erforderlich geworden

ist, bei gleichzeitiger Anmeldepflichtigkeit des Falles zur Fleisch

beschau“. In dem betreffenden Artikel (Nr. 34 der B. T. W.

vom Jahre 1903) wurden des weiteren die Nachteile erörtert,

die der Praktiker hat, wenn er nicht die von ihm angeordneten

Notschlachtungen begutachten darf, und es wurde zur Abwehr

dieser Praxisschädigung auf ä 7 der preußischen Ausführungs

bestimmungen vom 20. März 1903 aufmerksam gemacht. All

gemein wurde wohl seinerzeit um dieses Rettungsmittel, das

der ä 7 birgt, petitioniert. Doch gingen bald zwei Jahre

darüber ins Land, ehe die vorgesetzten Behörden nach ä 7 den

als Ergänzungsbeschauer fungierenden Tierärzten die Erlaubnis

erteilten, auch außerhalb ihres Fleischbeschaubezirks not

geschlachtete, vorher von ihnen behandelte Tiere begutachten

zu dürfen. Und es war somit jedem davon betroffenen Praktiker

reichlich Gelegenheit und Zeit gegeben, am eigenen Leibe aus

zuproben, ob sich die prophezeiten Nachteile und Schädigungen

auch wirklich einstellten, wenn sich Fleischbeschau- und Praxis

bezirk nicht zufällig deckten. Dies traf aber nur in Ausnahme

fällen zu, meist war der Fleischbeschaubezirk bedeutend kleiner.

Schon damals wurde aber bei der Erteilung der Beschau—

befugnis notgeschlachteter, vorher behandelter Tiere, wie ich es

kurz bezeichnen will, verschieden verfahren. Das eine Land

ratsamt betonte ausdrücklich, daß keine besonderen Reisekosten

entstehen dürften, während andere Kreise vollständig von einer

Beschränkung der Gebühren absahen. Aber auch ohne Kilometer

gelder wird jeder Tierarzt erfreut gewesen sein, die frühere

Ellenbogenfreiheit in der Praxis mit Hilfe des g7 zurück

gewonnen zu haben.

Leider ist nun diese Freude nicht von langer Dauer ge

wesen. Ende Dezember 1906 wurde mir ein landrätliches

Schreiben des Inhalts zugestellt, daß ich künftig nur dann zur

Untersuchung notgeschlachteter Tiere außerhalb meines Beschau

bezlrks berechtigt sei, wenn das Tier in meiner Gegenwart

geschlachtet und sofort im Anschluß an die Schlachtung die

 
Beschau von mir ausgeübt werde. Anderenfalls könne nach

ministerieller Auffassung eine Verbilligung und Verein

fachung nicht darin erblickt werden, daß mit Übergehung des

zuständigen tierärztlichen Beschauers der behandelnde Tierarzt

die Untersuchung des notgeschlachteten Tieres vornehme.

Mit dieser Auslegung des 5 7 ist, wie mir jeder nur halb

wegs in die betrefl‘enden Verhältnisse Eingeweihte zugeben

muß, die 1904 bzw. 1905 erteilte Erlaubnis so gut wie auf

gehoben.

Ordnet der Tierarzt eine Notschlachtung an, was ja in

vielen Fällen noch dazu nachts geschieht, so muß meist der

Schlächter erst von einem anderen Orte geholt werden. Ist

derselbe endlich zur Stelle, so vergehen noch einige Stunden,

ehe das Schlachttier bei den primitiven Hilfsmitteln zum Hoch

winden (ich spreche natürlich nur von Großvieh) usw. zur

Untersuchung für den Tierarzt bereit hängt. Ferner ist zu be

rücksichtigen, daß eine zuverlässige Beurteilung des Fleisches

notgeschlachteter Tiere nur_bei Tageslicht möglich ist, und daß

eventuell eine zweite Untersuchung nach 24 Stunden nötig

werden kann, da sich bei septischen und toxischen Erkrankungen

unter Umständen Veränderungen in Farbe und Geruch des

Fleisches erst einige Zeit nach dem Schlachten herausstellen.

In allen diesen Fällen hat dann der Tierarzt die Wahl, ent

weder stundenlang zu warten und seine übrige Praxis zu ver

nachlässigen oder aber die Fleischbeschau dem zuständigen

Kollegen zu überlassen und demselben damit indirekt auch die

Kundschaft bei künftigen Fällen zu übertragen. Ob der Tierarzt

überhaupt befugt ist, eine zweite Untersuchung vorzunehmen,

wenn er die Geduldprobe abgelegt und sieht, daß er mit der

Beurteilung des Fleisches zuwarten muß, ist sehr fraglich ‘und

geht jedenfalls aus der angezogenen Zuschrift nicht hervor.

Fassen wir nun die Motive ins Auge, die der Gesetzgeber

gehabt, als er den ä7 schuf, so kann es mir keinen Augenblick

zweifelhaft sein, daß Verbilligung und Vereinfachung der

Fleischbeschau keine ausschlaggebende Rolle hierbei gespielt

haben. Vielmehr glaube ich, daß der genannte Paragraph allen

Tierärzten, denen doch vor Inkrafttreten des Fleischbeschau

gesetzes das Recht der Begutachtung notgeschlachteter Tiere

ohne jede Einschränkung zustand, und denen dasselbe am

1. April 1903 ohne Entschädigung wieder verloren ging, ein

gewisses Äquivalent für diesen Verlust bieten sollte. Ferner

wird auch der Gesetzgeber bei Aufnahme des ä7 unter die

| Ausführungsbestimmungen daran gedacht haben, daß der be

handelnde Tierarzt das Fleisch des geschlachteten Tieres

zuverlässiger zu beurteilen vermag, als der Ergänzungsbeschauer,

der ohne Lebendbeschau des Tieres eine Notschlachtung be

gutachten muß, und der vielfach einen mangelhaften oder

absichtlich irreführenden Vorbericht vom Besitzer erhält.

Anfangs hat man gezögert, den Tierärzten die ihnen eventuell

nach 57 zukommenden Befugnisse zu erteilen. Man wollte

abwarten, wie die neue Gesetzesmaschine arbeitete, man wollte

erst die Verläßlichkeit der Ergänzungsbeschauer prüfen. Auch

hegte man wohl den Argwohn, einige Tierärzte könnten sich,

wenn freie Konkurrenz in Ausübung der tierärztlichen Beschau

gewährleistet würde, durch „Wilde“ in der Beurteilung von

Notschlachtungen Praxis auf Kosten der hierbei „schärfer“ ver—

fahrenden Kollegen erwerben. Und von diesem Gesichtspunkt

aus ist die zweijährige Wartezeit zu verstehen, die man ver

gehen ließ, bis man vom ä7 wirklich Gebrauch machte. Doch
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nun sind über 4 Jahre seit Einführung der Fleischbeschau ver

gangen, und die vorgesetzten Amtsstellen sind sicher inzwischen

ganz genau über jeden tierärztlichen Beschauer informiert und

haben Zeit gefunden, unzuverlässige wieder zu entfernen. Es

steht demnach heute nichts mehr im Wege, daß dem Tierarzt,

der als Ergänzungsbeschauer in seinem Bezirke waltet, die

gleiche Tätigkeit außerhalb desselben gestattet wird. Und

sollten tatsächlich Verbilligung und Vereinfachung ein aus

schlaggebendes Moment sein, nun so ist auch dem hierbei

Rechnung getragen. Denn dem behandelnden Tierarzte stehen

außerhalb seines Bezirkes in einigen Kreisen nur die Beschau

gehiihren und keine Kilometergelder zu, das ist doch der

billigste Satz, der in Anwendung gebracht werden kann.

Einfacher aber ist es zweifellos, wenn der behandelnde

Tierarzt die Notschlachtung anordnet, die Zeit der Untersuchung

festsetzt und vom Ergebnis der letzteren der Polizeibehörde

Kenntnis gibt, als wenn der Besitzer den Amtsvorsteher oder

Polizeiverwalter zunächst benachrichtigen muß, dieser dann den

Ergänzungsbeschauer requiriert, welcher endlich nach statt

gefundener Fleischbeschau das Resultat derselben der Polizei

behörde zurückmelden kann. So muß, soweit ich informiert bin,

die Reihenfolge beobachtet werden, andernfalls fallen die Kosten

der Untersuchung durch den zuständigen Ergän_zungsbeschauer

nicht der Amtskasse, sondern dem requirierenden Besitzer zu.

Wenn nun keine Reisegelder berechnet werden dürfen, so kann

es dem Tierarzt meines Erachtens auch überlassen bleiben, ob

er die Beendigung der Notschlachtung abwarten oder später zur

Fleischbeschau wiederkommen will. Betonen möchte ich aber

an dieser Stelle besonders, daß bei dem eben erwähnten Kreis

lauf der Requisitiou des zuständigen Ergänzungsbeschauers oft

24 bis 48 Stunden vergehen, ehe das Resultat der Beschau der

Polizeibehörde vorliegt. Und bis zum Verkauf des Fleisches

auf der Freibank verrinnen noch weitere Stunden, so daß sich

in der heißen Jahreszeit, besonders beim Auftreten von Gewittern,

ein Verwerten des Fleisches von selbst verbietet, und der große

Apparat vergebens in Bewegung gesetzt worden ist.

In gewisser Beziehung zu den gemachten Ausführungen

scheint mir der Inhalt eines vom 26. Juni 1907 datierten Erlasses

des Herrn Regierungspräsidenten in Potsdam zu stehen. In diesem

Rundschreiben heißt es u. a.: Hierdurch (Abschlachten kranker

Tiere ohne Lebendbeschau, obgleich zur Unterlassung derselben

jeder Grund fehlt) wird die Fleischbeschau in erheblicher Weise

erschwert, weil zu einer einwandfreien Beurteilung des Fleisches

kranker Tiere die Lebendbeschau unerläßlich ist.

Unter Hinweis auf meine Rundverfügungen von usw. usw.

mache ich erneut darauf aufmerksam, daß die Untersuchung der

geschlachteten Tiere, bei denen keine Lebendbeschau der

Schlachtung voraufgegangen ist, auf das peinlichste vorzunehmen,

und sofern selbst nach 24stiindigem Hängenlassen des Fleisches

auch nur der geringste Zweifel über die einwandfreie Beschaffen

heit desselben besteht, es für untauglich, mindestens aber für

bedingt tauglich zu erklären usw. usw.

Dagegen wird sich bei den Notschlachtungen, denen eine

Lebendbeschau vorangegangen ist, die Entscheidung über die

Beschaffenheit des Fleisches leichter treffen lassen, und es wird

deshalb die Beurteilung in diesen Fällen, soweit es die gesetz

lichen Bestimmungen in den gg 33—-40 zulassen, milder aus

fallen können, als in denjenigen Fällen, in denen keine Lebend

beschau stattgefunden hat.“

 

Dieses in der Verfügung erwähnte, häufige Vorkommen von

Notschlachtungen, bei denen ohne jeden Anlaß die Lebendbeschau

unterblieben ist, muß meines Erachtens zum Teil darauf zurück

geführt werden, daß der behandelnde Tierarzt außerhalb seines

Beschaubezirks notgeschlachtete Tiere gar nicht oder nur unter

bestimmten Voraussetzungen beurteilen darf. Sobald nämlich

der Besitzer des Tieres erfahren hat, daß ein anderer Tierarzt

zur Fleischbeschau von ihm requiriert werden muß, ist er in

Ängsten, daß derselbe in solchem Falle rigoros verfahren könnte.

Um sich dem nicht auszusetzen, verschweigt der Besitzer lieber

den wahren Sachverhalt. Statt des "orberichts erzählt ‘er ein

Märchen, in dem immer das plötzliche Auftreten der Krankheits

symptome bei dem bis dahin ganz gesunden Tiere, wodurch das

Zurateziehen des Tierarztes unmöglich geworden sei, und das

sofortige Abschlachten ohne vorhergegangene Anwendung von

Medikamenten usw. besonders betont werden. In den meisten

Fällen wird sich aus dem Befunde die Unwahrheit der gemachten

Angaben kaum nachweisen lassen.

Verfethrt nun der Tierarzt, wie es bisher wohl auch schon

geschehen ist, nach dem angezogenen Erlaß und verwirft das

Fleisch oder schickt es gekocht auf die Freibank, so hält der

Besitzer dieses Verfahren trotz eingehender Belehrung für einen

Racheakt des Ergänzungsbeschauers, dem er sonst nicht seine

Praxis übertragen hat. Auf dem Lande ist es übrigens ziemlich

einerlei, ob das Fleisch für untauglich oder für bedingt tauglich

erklärt wird. Denn gekochtes Fleisch kauft, wie ich mich des

öfteren überzeugen konnte, niemand, und der für das Fell, das

in diesem Falle nicht dem privilegierten Abdecker zukommt,

gelöste Betrag deckt grade nur die Unkosten für die Freibank.

Auf diese Weise erhält dann der eine Tierarzt den Ruf

der „Strenge“, der andere den der „Milde“ in der Beurteilung

notgeschlachteter Tiere. „Milde“ ist derjenige, der die Vor

geschichte des Falles aus eigener Anschauung kennt, also der

behandelnde Tierarzt; „strenge“, der nur zur Beschau requirierte

Ergänzungsbeschauer, der sich bei der Begutachtung einer Not

schlachtung nur auf den Schlachtbefund verwiesen sieht und

die irreführenden Angaben des Besitzers nach Gebühr würdigt.

Leider bedeutet eine solche strenge, aber unbedingt not

wendige Handhabung der Ergänzungsbeschau, wie sie der

Erlaß erneut in Erinnerung bringt, eine nicht unbeträchtliche

Schädigung des Nationalvermögens, da bei einfacher Verweisung

des Fleisches auf die Freibank, vielfach noch ein erheblicher

Bruchteil vom Werte des Tieres zu retten ist.

Hierzu den Weg weist der ä 7. Kommt dieser dem be

handelnden Tierarzt ohne jede Einschränkung zugute, so wird,

wie ich schon begründet habe, dem Besitzer in vielen Fällen

der Anlaß genommen, sog. Notschlachtungen, denen anscheinend

keine Lebendbeschau vorangegangen ist, zu fingieren. Der die

Ergänzungsbeschau ausübendie Tierarzt entgeht aber der üblen

Nachrede, daß er aus Rache rigoros verfahre.

Nach dem Gesagten sehe ich deshalb in der nach % 7 zu

lässigen Befugnis, die jedem längere Zeit in der Fleischbeschau

tätigen und mithin als verläßlich bekannten Tierarzte gegeben

werden sollte, einmal ein Äquivalent an die älteren Tierärzte,

die vor dem 1. April 1903 Notschlachtungen überall begutachten

durften und diese Berechtigung durch das Fleischbeschaugesetz

zum Teil verloren. Andererseits meine ich, daß der g 7, wenn

von ihm ohne einschränkende Klausel und weitgehend Gebrauch

gemacht wird, das Mittel birgt, eine bessere und damit des
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öfteren mildere Beurteilung des Fleisches notgescblachteter

Tiere zu ermöglichen und so das Nationalvermögen vor Be

nacbteiligung zu bewahren.

Invalidenversicherung.

Nach der Entscheidung des Reichs-Versicherungsamtes vom

28. Juli 1906, auf welche bereits in Nr. 31 B. T. W. hingewiesen

wurde, gehören praktische Ärzte und Tierärzte nicht zu den

Gewerbetreibenden im Sinne des ä 14 Abs. 1 Ziff. 2 des Invaliden

versicheruugsgesetzes und haben deshalb nicht das Recht der

Selbstversicherung. In den Entscheidungsgründen ist ausgeführt,

daß Ärzte und Tierärzte zwar im weiteren Sinne als Gewerbe

treibende anzusehen sind, im heutigen Sprachgebrauch und ins

besondere in der Gesetzessprache werde aber dieses Wort in

einem engeren, auf die selbständige Betätigung in Industrie,

Handel und Leistung persönlicher Dienste anderer Art sich

beschränkendem Sinne gebraucht. Der Sprachgebrauch in der

Reichsgewerbeordnung sei mehrdeutig. Ärzte und Tierärzte

zählen zwar in der letzteren gemäß S29 zu den Gewerbe

treibenden, die einer besonderen Genehmigung bedürfen. Die

Bestimmungen über die Ärzte usw. seien aber nur ausjuristisch

technischen Gründen in die Gewerbeordnung eingestellt werden.

Denn diese bestimmt im ä6, daß sie auf die Ausübung der

Heilkunde nur insoweit Anwendung finden solle, als sie aus

drückliche Bestimmungen darüber enthalte, d. h. also die Aus

übung der Heilkunde falle nicht unter den Begrifi" des Gewerbes,

wie es durch die Gewerbeordnung geregelt werden soll. Für

das Gebiet der preußischen Steuerg*esetzgebung habe es das

Oberverwaltungsgericht verneint, daß der ärztliche Beruf ein

Gewerbebetrieb sei.

Der Sinn des Wortes „Gewcrbetrcibcnder" sei

jeden Anwendungsfall und so auch für das Gebiet der Arbeiter

versicherung besonders zu ermitteln. Gemäß ä2 Abs. 1 Zitier 1

kann die Versicherungspflicht durch Beschluß des Buudesrats

auch auf Gewerbetreibende und ‘sonstige Betriebsunternehmer

erstreckt werden. Nach Q 14 Abs.1 Ziffer 2 sind Gewerbe

treibende und sonstige Betriebsunternehmer befugt, freiwillig in

die Versicherung einzutreten. Der Gesetzgeber habe mit dem

Worte „Gewerbetreibende“ kleinere, wirtschaftlich minderkräftige

Gewerbetreibende im Auge gehabt, welche den Arbeitern in

dieser Hinsicht gleichkommen oder sich tatsächlich in ihrer wirt

schaftlichen Lage von einem Arbeiter nicht unterscheiden, unter

Umständen sogar bedeutend schlechter stehen, als der Arbeiter.

Wenn schon die angegebenen Merkmale bei der Tätigkeit eines

praktischen Tierarztes — Arztes — als eines mit wissenschaft

licher Bildung ausgestatteten und dem Arbeiter gegenüber in

höherer sozialer Stellung sich befindenden Mannes nicht vor

banden sind, so müsse ferner berücksichtigt werden, daß das

neue Invalidenversicherungsgesetz‘ beziiglicb der Versicherungs

pflicbt den Grundsatz aufrecht erhalten habe, solche Personen,

welche sich einer ihrer Natur nach höheren, mehr geistigen

Tätigkeit widmen, von der Versicherung auszuschließen. Daß

die Tierärzte —- Ärzte —— wegen der wissenschaftlichen Vor

bildung, auf Grund deren sie ihren Beruf ausüben, zu diesen

Personen gehören, und daß sie, wenn das Gesetz sich ausnahms

weise auch auf sie hätte erstrecken sollen, ebenso wie die Lehrer

und Erzieher besonders genannt worden wären, sei nicht zu be

zweifeln. Das Gesetz biete aber auch keinen Anhalt dafür, daß

die von der Versicherungspflicht ausgeschlossenen, mehr geistigen

daher für

 

 

Tätigkeiten dem Versicherungsrecht unterstellt werden sollten.

Da demnach keine Berechtigung vorliegt, Ärzte und Tierärzte

zu den Gewerbetreibenden zu zählen, müsse es auch bei der

Absicht des Gesetzgebers sein Bewenden haben, nach welcher

die mehr geistigen Tätigkeiten, soweit nicht das Gesetz ans—

drücklich Ausnahmen mache, auch von dem Versichernngsrecht

ausgeschlossen seien.

Das Erfreuliche an dem vorstehenden Erkenntnis ist die

völlige Gleichstellung der Ärzte und Tierärzte. Früher sind

diese beiden Berufsarten von Seiten des Gerichts oft differentiell

behandelt werden und zwar nicht zum Vorteil der Tierärzte.

‘ Pr.

Entwurf des Retchsspothekengesetzes.

In Nr. 38 der B. T. W. S. 697 war anläßlich der Mit

teilungen über den Deutschen Apotbekertag gesagt worden, daß

von einer Befragung tierärztlicher Vertreter bezüglich dieses

Entwurfes in Preußen wenigstens nichts bekannt geworden sei.

Hierzu ist bericbtigend zu bemerken, daß die Technische Deputation

für das Veterinärwesen amtlich mit Erstattung eines Gutachtens

beauftragt worden ist. Es ist selbstverständlich, daß sich dieses

Gutachten für die volle Wahrung des tierärztlichen Dispensier

rechtes, das in dem Entwurf entschieden viel zu kurz kommt,

aussprechen wird. In Bayern ist bekanntlich ein Gutachten der

acht Kreisvereine von der Regierung eingefordert worden. S.

Erklärung.

Herr Kreistierarzt Hcrrmann-Merzig spricht in seinem Artikel

in Nr. 37 ihrer Zeitschrift von einem Schlachthoftierarzt, dem vor

geworfen wird, nach Feststellung von Maul- und Klauenseuche dem

Händler telcphonisch den Rat erteilt zu haben, den Rest seines

Viehbestandes so_ schnell als möglich zu beseitigen. Der Leser

muß aus der ganzen Form des Artikels den Eindruck gewinnen,

daß nur ich mit dem betreffenden Schlachthof-Direktor gemeint sein

kann. Ich erkläre die Behauptung des Herrn Herrmann für den

Fall, daß er mich treffen wollte, für unwabr. Bei meiner vorge

setzten Behörde habe ich beantragt, sofort gegen mich das Dis

ziplinarverfahren eröffnen und gegen Herrn H errmann Strafantrag

wegen Beamtenbeleidigung stellen zu wollen.

Im gleichen Artikel erwähnt Herr H. einen Fall von Backstein

blattern. Auch die Schilderung dieses Falles durch Herrn Herr

mann stimmt mit der Wahrheit nicht überein")

Was nun den dritten Punkt in der Hcrrmannschen Aus

führung angeht, so möchte ich kurz erwähnen, daß die Anstellung

eines Assistenten nicht geschah, „um die Praxis zuritckzuerobern“,

denn ich wilßte nicht, von wem ich sie zurückerobern sollte, sondern

lediglich deswegen, weil ich ein Zusammenarbeiten mit Herrn Herr

mann für unmöglich hielt. — Betreffs der Sprechstunden wird Herr

H. wohl selbst beim Schreiben seiner Zeilen an die Haltlosigkeit

seiner Behauptungen geglaubt haben.

' Bruno Lauff,

prakt. Tierarzt und Schlachthof-Direktor

Verband deutscher Hochschulen.

Der studentische Verband deutscher Hochschulen hatte sich

bekanntlich auf das Prinzip gestellt, den Studentenausschttssen

solcher Hochschulen die Aufnahme zu verweigern, welche auch die

katholischen Verbindungen mit. umfaßten. Mit der Zeit haben

einige Ausschüsse, welche die katholischen Verbindungen nicht

ausgeschlossen haben, {trotzdem um Aufnahme ersucht, indem sie

eine Erklärung jener katholischen Verbindungen beiftlgten, daß die

selben unbedingt national seien. Die Versammlung des Hochschul

 

*) Die ausführliche Darlegung dieser Affäre konnte aus formellen

Gründen nicht ohne weiteres veröficntlicht werden und ist daher

von uns, um die Veröffentlichung des wesentlichen Teils der Er

klärung nicht zu verzögern, herausgenommen worden.

Die Redaktion.
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verbandes hat nun beschlossen, daß man Ausschüsse mit kon

fessionellen Verbindungen aufnehmen wolle, falls letztere öffentlich

erklären, daß sie national gesinnt seien.

„Tlerarzneiechule.“

Es war in tierärztlichen Kreisen unliebsam bemerkt worden,

daß in dem Vorlesungsverzeichnis der Universität Berlin noch bis vor

kurzem sich der Vermerk fand: „Anatomische Anstalt im Tierarznei

schulgarten“. Es kann mitgeteilt werden, daß sich in dem letzten

Verzeichnis diese Unrichtigkeit nicht mehr vorfindet.

Jena. .

In Jena ist guter Information zufolge die Einführung eines

staatswissenschaftlichen Diplomexamens in Aussicht genommen; der

Entwurf hierzu ist bereits von den Thüringischen Staaten genehmigt

worden. Jena geht damit den deutschen Universitäten voraus; auch

diejenigen, die nicht im Besitze des Abituriums sind, können dort

durch das Diplomexamen den Nachweis einer abgeschlossenen staats

wissenschaftlichen Bildung erlangen. Dr. G.

Die Notwendigkeit der Veröffentlichung praktischer Beobachtungen.

Die Notwendigkeit, daß die Tierärzte in der Praxis ihre Beob

~achtungen veröffentlichen und sich an der Ergänzung und Ver

besserung der in der Literatur niedergelegten Anschauungen

beteiligen, ergibt sich besonders drastisch aus der letzten veröffent

lichten Verhandlung des Tierärztlichen Vereins für Westpreußen.

Als im Vorjahre im Kreise Johannisburg und im Regierungsbezirk

Potsdam die Schafpocken ausbrachen, wurde die besondere bzw.

neu erscheinende Form dieser Pocken ‘hervorgehoben, welche von

der in den Lehrbüchern niedergelegten Beschreibung der seit lange

nicht mehr gesehenen Schafpocken dadurch abwichen, daß sich

nicht Bläschen und. Pusteln, sondern Knoten bildeten. Bei jener

Verhandlung aber konstatierten sowohl Veterinärrat Jakob als

Veterinärrat Tiede, daß sie in den 80er Jahren Pockenausbriiche

gesehen haben, welche durchaus den Charakter des jüngsten Aus

bruches zeigten, und bei denen von Bläschen und Pusteln keine

Rede war. Mithin hat es sich gar nicht um eine neue oder ab

weichende Form von Pocken gehandelt, und die Beschreibungen

der Lehrbücher sind offenbar unvollständig gewesen. Dies war

erfahrenen Tierärzten seit 20 Jahren bekannt.

Laieneachverstlndlge bei Sperrmaßregeln.

Der Verband Deutscher Molkereibeamten, Molkereibesitzer und

-pächter hatte einem Beschluß des vorjährigen Verbandstages gemäß,

der in Hannover stattgefunden hatte, an den Herrn Minister für

Landwirtschaft, Domänen und Forsten eine Petition gerichtet, der

die Beteiligung von sogenannten Laiensachverständigen bei Fest—

stellungen der Schweineseuche und bei der Verhängung über die

zutreffenden Sperrmsßregeln zur Unterlage diente. Hierauf ist nun

vom Landwirtschaftsministerder Bescheid ergangen, „daß die Fest

stellung von Viehseuchen zum Zweck der veterinärpolizeilichen

Bekämpfung nach den gesetzlichen Bestimmungen ausschließlich

den beamteten Tierärzten vorbehalten ist und daß die Polizei

behörden verpflichtet sind, auf Grund der Gutachten dieser Beamten

die zur Seuchenbekämpfung erforderlichen Schutzmaßregeln zu

treffen“. Die Mitwirkung von Laiensachverständigen zur Fest

stellung des Befundes und zur Mitentscheidung über die "erhängung

von Sperrmaßregeln ist hiernach ausgeschlossen. Ferner sei nach

den neuerdings erlassenen Vorschriften die Auffindung des Bacillus

suisepticus für die veterinärpolizeiliche Feststellung von Schweine

seuche nicht mehr entscheidend, vielmehr solle ein polizeiliches

Vorgehen zur Bekämpfung der Schweineseuche nur dann in Aktion

treten, wenn erhebliche Störungen im Allgemeinbefinden der be

treffenden Tiere vorliegen. Durch diese Einschränkung des Wterinär

polizeilichen Eingreifens auf die schwereren Fälle würden die

Härten, die mit der bisherigen Bekämpfungsart vielfach die Be

teiligten betraf, wesentlich gemildert werden. Dr. G.

Zuchtfarm für deutsche Kavalleriept’erde in Amerika.

Nach Zeitungsmeldungen hat die deutsche Regierung die in

der blue-grass-Region Kentuckys gelegene berühmte Zuchtfarm Fields

Place gepachtet und will dem Trakehner Gestüt entstammende

Zuchthengste dorthin überführen.

 

Entwurf eines Gesetzes, die Haltung und Kiirung der Bullen, Eber und

Ziegenböcke betreffend.

Die Münchener Tierärztliche Wochenschrift teilt mit, daß das

königlich bayrische Staatsministerium dem Landwirtschaftsrat und

den Kreisregierungen den Entwurf eines Körungsgesetzes vorgelegt

habe. Soweit sich das bisherige Gesetz betreffs Körung der Zucht

sticre von 1888 bewährt hat, fußt der neue Entwurf auf dessen Be

stimmungen, enthält aber anderseits zahlreiche Neuerungen, welche

den inzwischen gegebenen Anregungen, namentlich aus landwirt—

schaftlichen Kreisen entsprechen. So namentlich betreffs der Be

schatfenheit und Haltung der Zuchtstiere, die von jetzt ab den Ge

meinden überwiesen werden soll. Die Zuchstiere sollen ferner dem

Körzwangc auch dann unterliegen, wenn sie nur innerhalb {des

eignen Bestandes ihres Besitzers Verwendung finden, was einem

allgemeinen Wunsche entspricht. Endlich erstreckt sich der Ent

wurf nunmehr auch auf die Schweine und Ziegenböcke. Für die

Eber und Ziegenbücke sollen die gleichen Vorschriften zur Geltung

kommen wie für die Haltung der Bullen. Gemeinden, in denen die

Zucht der drei Tierarten eine ganz untergeordnete Bedeutung hat,

soll der Vollzug des Gezetzes erlassen bleiben.

XIV. Internationaler Kongreß für Hygiene und Demographie.

Diejenigen Herrn Kollegen, welche an dem Kongreß für Hygiene

und Demographie in Berlin teilnehmen und am Sonntag, den

29. September a. c., nachmittags, mit den übrigen Kongreßteilnehmern

nach Hamburg kommen, finden von 7 Uhr abends an im Vereins

lokal des Hamburg—Altonaer Tierärztlichen Vereins in Hamburg—

St. Pauli, Erlanger Bierhaus, Eckemfördcrstraße 31/32, einen Tisch

für sich reserviert, woselbst ihnen von hiesigen Kollegen gegebenen

falls Auskunft über Hotels, sowie über die geplanten offizicllen Be

sichtigungen der hygienischen Einrichtungen und Anstalten in

Hamburg erteilt werden wird.

Hamburg, den ‘23. September 1907.

Der Vorstand des Hamburg-Altonaer Ticritrztlichend'ereins

i. A.:

Dr. Städter, Stadttierarzt.

Bücheranzeigen und Kritiken.

Viehseuchen und Herdenkrankhelten in DeutschSüdwest-Afrika

und ihre Bekämpfung. Ein Leitfaden für Tierärzte, Offiziere und

Farmer von H. Jacobscn, Oberveterinär in der Kaiserlichen Schutz

truppe. Berlin 1907. Verlag von Richard Schoetz.

Im Vorwort weist Jacobsen darauf hin, daß die angeführten

„veterinärpolizeilichen Maßnahmen“ nicht der heutigen Viehseuchen

verordnung filr SüdwestAfrika im ganzen entsprechen, sondern das

darstellen, was er zur sicheren Ausrottung der Viehseuchen für er

forderlich erachtet und vorläufig für ausführbar hält. Wie in der

Einleitung ausgeführt wird, wird im Schutzgebiet sei es aus Un

kenntnis, sei es aus Interessenlosigkeit an allem, was mit Tierzucht

und Tierhaltung zu tun hat, gegen die längst allgemein anerkannten

Prinzipien der Viehseuchentilgung gesündigt. Der Staat solle ge

legentlich der neu abzufassendeu zeitgemäßen Verordnung betrefl'end

Abwehr und Unterdrückung der Viehseuchen angemessene Ent—

schädigungen bei Rotz und Lungenseuche gewähren. Die Ent

schädigungen müßten durch Versicherungsprämie von den Tier

haltern aufgebracht werden. Ferner müßte der Staat die Tierseuchen

bekämpfung zur Zeit der Seuchengefahr ——- die noch immer be

steht — durch Herstellung von Impfstoffen im Schutzgebiete er

leichtem; vor allem aber durch Vorträge in landwirtschaftlichen

Vereinen seitens geeigneter Organe, Verbreitung illustrierter Merk

blätter über einzelne Seuchen (wie in der Kapkolonic d. Ref.) alt

eingewurzelten Theorien und Aberglauben entgegentreten. Nur

dann wird auch in der Kolonie die Viehzucht zur höchsten Blüte

gelangen können. '

Die aufgeführten Krankheiten teilt Jacobsen in Seuchen in

engerem Sinne und in Invasionskrankheiten; im Anhang bespricht

er einige Vergiftungskrankheiten. Die Seuchen scheidet er in akute

allgemeine Infektionskrankheiten, in ebensolche mit Lokalisation

und in chronische Infektionskrankheiten und trennt von ihnen die
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durch Protozoen verursachten Seuchen (Texas-, Ostküstenfieber,

und Pferdemalaria).

Bei jeder Krankheit wird zunächst das Allgemeine besprochen

dann die Symptome, der Sektionsbefnnd, die Ursache, ihre Fest

stellung und die Diagnose nebst Difl‘erentialdiagnose. Dann folgen

die Behandlung, die Vorbeuge und eventuell Schutz- und Heil—

impfmethoden; am Schluß die veterinärpolizeilichen Maßnahmen.

Abgesehen von Staupe, Druse, Lymphangitis epizootica, anstecken

dem Scheidenkatarrh, Texas- und Ostküstenfieber fordert J. das

Verbrennen der Kadaver und der mit den Tieren in Berührung ge

kommenen Gegenstände.

Bei Milzbrand und Rauschbrand empfiehlt er das Verbot, die

Haut abzuziehen; bei Milzbrand außerdem die Entnahme von Blut

zur Beschickung von Gipsstäbchen und die Eröffnung der Kadaver

durch Laien. Nicht von Milzbrand ergriffene, aber vielleicht der

Ansteckung verdächtige Tiere einer Sperre zu unterwerfen, hat man

keinen Grund.

Rinderpest. Die Prognose ist für Südwest-Afrika sehr schlecht,

weil die meisten Tiere Texasfieber-Parasiten beherbergen. Die

Schutzimpfung nach Kolle mit Immunserum und vimlentem Blut

ist aus dem gleichen Grund nicht zu empfehlen. Bleibt vorläufig

allein die Gallenimpfung mit ihrem Nachteil: brauchbare Galle

liefern nur wenige Tiere; daher kann die Schutzimpfung nur bei

einer beschränkten Zahl ausgeführt werden.

Pferdesterb e. Eine medikamentöse Behandlung ist zwecklos.

Nach langwierigen Versuchen ist es Theiler in Pretoria gelungen,

für Pferde und Maultiere ein für die Praxis brauchbares Immuni

sierungsverfahren zu finden. Rickmann hat in Gamams ebenfalls

ein Verfahren, Maultiere zu immunisieren, erprobt. Beider Methoden

beruhen auf Simultanimpfung: Serum von hoehgetriebenen Tieren

und virulentcs Blut. Die Impfung löst eine fieberhafte Erkrankung

aus, welche die Tiere auf etwa zwei Wochen gebrauchsunfähig

macht. Für 20 M. werden Maultiere von Privatbesitzern in Ga'mams

geimpft.

Im weiteren folgen Blutfleckenkrankheit, Brustseuche, Staupe

der Hunde und‘Geflügel’cholera. '

Von den akuten Infektionskrankheiten mit Lokalisation wird

außer der Tollwut die Druse besprochen. In Südwest kann die

Druse nahe der feuchten Küste ungünstigen Verlauf nehmen; dagegen

heilt sie im inneren trockenen Höhenklima außerordentlich rasch ab.

Unklar ist der unter den veterinärpolizeilichen Maßnahmen auf

geführte Satz (S. 39): Es dürfte eine offene Frage sein, ob man

die Druse überhaupt von den Tieren fernhalten, oder ob man die

Tiere der Ansteckung aussetzen und durch das Überstehen derselben

eine Immunität erlangen lassen soll, jedoch scheint mir die Aus

rottung der Seuche das erstrebenswerteste Ziel zu sein.

Lungenseuche. Wegen der Schwierigkeit, die Diagnose am

lebenden Tier zu stellen, sind die Symptome eingehend behandelt.

J. beschreibt den Husten im Anfang der Krankheit als voll und

kräftig und steht damit im Widerspruch zu den Angaben in der

Literatur, die allgemein „schwaches Hüsteln“ als Symptom im

Initialstadium verzeichnen. Die vorbeugende Impfung, die leider

noch jahrelang in der Kolonie wird durchgeführt werden müssen,

wird ebenso, wie die Gewinnung der hierzu nötigen Lymphe

genauer beschrieben. Da Reinkulturen zu diesem Zwecke im

Schutzgebiete noch nicht vorrätig sind, wird auf die mehrfach mit

Erfolg verwendete Lymphe aus einem Impfkalb aufmerksam gemacht.

Bösartiges Katarrhalfieber hatte J. in Johann-Albrechtshöhe zu

beobachten Gelegenheit. Diese in ihren Ursachen noch wenig er

forschte Krankheit rafite bis 45 Proz. aller argentinischen Rinder

dahin; der Rest mußte geschlachtet werden. Heilungen, spontane

oder nach medikamentöser Behandlung hat J. nicht gesehen.

Kollargol ist intravenös mit Erfolg angewandt von Raupach (Erfolg

war welcher Art? Heilung? d. Ref.).

Die chronischen Infektionskrankheiten. Rotz. Die klinische

Diagnose ist im Anfangsstadium des Leidens bei innerlichem Rotz

mit Schwierigkeiten verbunden. Als diagnostisches Hilfsmittel hat

das Mallein in Südwest-Afrika wertvolle Dienste geleistet. (‘P d. Ref.).

Die Schwierigkeiten, die sich der allgemeinen Einführung der

 

Agglutinationsmethodc nach Schiitz entgegenstellen und entgegen

stellen werden, wird durch folgenden Satz zum Ausdruck gebracht:

(S. 62.) „Wenn im Schutzgebiet Ruhe und Frieden eingekehrt sind,

wird man durch die Agglutinationsmethode einen guten Schritt in

der Ausrottung des Rotzes weiter kommen können, wenn die nötigen

Laboratorien eingerichtet werden.“

‚ Lymphangitis hat in der Kolonie eine derartige Ausdehnung

angenommen, daß sie an Wichtigkeit dem Rotz fast gleich kommt.

Der Ansteckungsstoff ist auch auf den Menschen übertragbar,

scheint aber dabei lokal zu bleiben. Der Erfolg rücksichtslosen

operativen Vorgehens ist ein scheinbar guter; Rezidive pflegen

nach Monaten sich wieder einzustellen; daher die Forderung, diese

Seuche unter die anzeigepflichtigen Seuchen aufzunehmen.

Der ansteckende Scheidenkatarrh wurde nach Angaben von

Rickmann und Leipziger durch Zuchtvieh aus Deutschland 1906

eingeschleppt, dank der energischen veterinärpolizeilichen Maß—

nahmen aber sofort unterdrückt.

Durch Protozoen verursachte Krankheiten: Zur Bekämpfung

von Texasfieber, Ostküstenfieber, dessen Einschleppung von dem

angrenzenden englischen Südafrika zu fürchten ist, und Pferde

Pyroplasmose werden vornehmlich Bäder und Waschungen emp

fohlen, um die Zwischenträger der Krankheit, lecken, zu ver

nichten.

Von den Invasionskrankheiten werden besprochen die unter

Pferden, Schafen und Rindern stark verbreiteten Rändearten; die

Östruslarvenkrankheit der Schafe und die Leberegelsenche unter

argentinischen Rindern und heimischen Schafen.

Im Anhang hat J. einige Vergiftungskrankheiten aufgeführt:

Schlangenbisse, die dort nicht gerade zu Seltenheiten gehören,

Vergiftung durch Cotyledon ventricosa beim Kleinvieh; dann die

durch Aufnahme von Salpeter an gewissen Wasserstellen und Kreolin

nach Räudebehandlung. GI.

Personalien. —

Ernennungen: Dem Marstall-Stabsveterinür Dr. Tocpper ist der

Charakter als Marstall-Oberstabsveterinilr mit dem Dienstrang der

Provinzialbeamten V. Klasse verliehen werden. — Bezirkstierarzt

extra statum und Zuchtinspektor Anton Hengen-Kaiserslautem zum

Bezirkstierarzt in Bergzabern, Tierarzt Karl Seidel zum Distrikts

tierarzt in Neubrunn (Unterfranken). — Versetzt: Bczirkstierarzt

Georg NiederrcuthewEbermannstadt auf Ansuchen nach Friedberg. —

Ruhcstandsversetzung: DerKönig-l. Bezirkstierarzt Max Brüller

Lindau auf Ansuchen in den dauernden Ruhestand.

VerzogenzTierarzt Georg Schnulze-Ansbach als kontrolltieriirztlicher

Stellvertreter nach Benfeld bei Straßburg i. Els.

Examina: Promoviert: Kreisveterinärarzt Eu_qen .S‘auer-Groß

Gerau zum Dr. met. vet. in Bern. Approbiert: Die Herren Geßlcr aus

Stuttgart, Heindel aus Ansbach, Georg Schnatx aus Ansbach, Kiderle

aus Berchtesgaden, Nicole)?‘ aus Bulgarien, Spörl‚ Feldlrz'rch, Krebs

und Gruber in Stuttgart.

In der Armee: Preußen: Befördert: Unterveteriniir Wiechert

im Regt. Königsjilger zu Pferde Nr. 1 zum Oberveterinär. — Ver

setzt: Die Oberveterinilre Schz'pkc im Ulan-Regt. Nr. 13 zum Feld

art.-Regt. Nr. 17, Mehr im Feldart.-Regt. Nr. 17. zum Leibdrag.-Regt.

Nr. 20. —- Sachsen: Versetzt: Die Oberveterinäre Ofi’ermarm im

Gardereiter-Regt. zum Feldart.-Regt. Nr. 68, Barthel von der Militär

abteilung bei der Tierärztlichen Hochschule und der Lehrschmiede

zu Dresden und Schindler im Feldart.-Regt. Nr. 48 gegenseitig. —

Im Beurlaubtenstande: Preußen: Oberveterinär Stier, Landwehr

l. Aufgeb. (Wesel-Garde), auf seinen Antrag im Beurlaubtenstande

wiederangestellt.
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Kreistierarztstellen: Reg-Bez. Posen: Schwerin a. W: zum 15. 0k

tober er. Bewerb. innerhalb 3 Wochen a. d. Reg-Präsidenten.

Kaiser Wilhelm-Institut zu Bromberg: Assistent bei der Abteilung für

Tierhygiene, mit bakteriolog. Arbeiten vertraut, zum l. Oktober er.

Bewerb. a. d. Vorsteher der Abteil. für Tierhygiene.
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Die Bedeutung des Tierexperimentcs für die

soziale Hygiene und die soziale Medizin.*)

Von Dr. Anton Sticker.

Assistent der Kgl. Chir.-Unlv. Klinik Geh. Rat Prof. Bier in Berlin.

Die Frage der Bedeutung des Tierexperimeutes für die

soziale Hygiene und die soziale Medizin kann meines Er

achtens nicht erörtert werden, ohne im voraus Stellung ge

nommen zu haben zu einer zweiten prinzipiell sehr wichtigen

Frage, der der Erlaubtheit des Tierversuches. Denn nicht

aus der Zweckmäßigkeit und Unentbehrlichkeit der Tier

versuche für die Wissenschaft und das praktische Leben darf

das Recht auf dieselben hergeleitet werden, man müßte

sich denn zu dem Grundsatz bekennen: „Der Zweck heiligt

die Mittel“, sondern den umgekehrten Weg muß man ver

folgen und die Frage voranstellen, ist der Tierversuch rechtlich

erlaubt, oder ist, wie die Gegner sagen die Vivisektion eine

unsittliche, verbrecherische Forschungsart?

Die Weisen des Altertums, die Rechtslehrer aller Jahr

hunddi*te, die Philosophen des Mittelalters und der Neuzeit

und die Besonnenen aller Zeiten sind darin einig, daß dem

Menschen jeder Gebrauch der Tiere erlaubt ist. Selbst der

Philosoph Schopenhauer, der eingeschworene Feind der

Vivisektion, sagt: „Das Recht des Menschen auf das Leben und

die Kräfte der Tiere beruht darauf, daß, weil mit der Steigerung

der Klarheit des Bewußtseins das Leiden sich gleichmäßig

steigert, der Schmerz, welchen das Tier durch den Tod oder

die Arbeit leidet, noch nicht so groß ist, wie der, welchen der

Mensch durch die bloße Entbehrung des Fleisches oder der

Kräfte der Tiere leiden würde, der Mensch daher in der Be

jahung seines Daseins bis zur Verneinung des Daseins der

Tiere gehen kann und der Wille zum Leben im ganzen dadurch

weniger Leiden trägt, als wenn man es umgekehrt hielte.“

*) Vortrag, gehalten in der Gesellschaft für soziale Medizin,

Hygiene und Mcdizinalstatistik am 25. Oktober 1906.

Das Tier kann nicht Rechtsträger sein, den Tieren als

vernunftlosen Wesen muß jede Rechtstähigkeit abgesprochen

werden. Die Wesensgleichheit zwischen Mensch und Tier ist

eine philosophische Anschauung, die ich und die meisten von

Ihnen wohl energisch zurückweisen. Das Tier hat im gesell

schaftlichen Recht keine Stellung als Subjekt, sondern nur als

Suche. Der Gesetzgeber ist überhaupt nicht in der Lage, sich

in die Fragen zu mischen, wie der Mensch das ihm zugehörige

Tier behandelt, es sei denn in den Fällen des öffentlichen Ärger

nisgebens, weshalb der Tierschutz nur eine Stellung im Strafrecht

findet. Von Hammurabi bis zum Bürgerlichen Gesetzbuch, durch

ca. 4300 Jahre, hat es noch keinem vernünftigen Gesetzgeber

eingefallen, die Rechte der Tiere in einem Gesetzbuch zu

sammeln. Das Tier ist den Menschen untertan. Ob wir sie zu

unserem eigenen Unterhalt schlachten oder zur Nahrung unserer

Nutztiere verwerten, ob wir sie behufs besserer Ausnutzung

gewissen Operationen unterwerfen, wie z. B. die Pferde der

Kastration, oder behufs wichtiger Forschungen der medizinischen

Wissenschaft der Vivisektion, macht keinen Unterschied. Weder

der Landwirt, noch der Sportsmann, noch der Arzt verletzt durch

den Gebrauch der Tiere eine Pflicht gegen sich selbst, wenn er

dabei jeden unnötigen Schmerz erspart, noch eine Pflicht gegen

den Nächsten, wenn die Tiere rechtmäßig in seinem Besitze

sind. Nicht also der Gebrauch an sich, sondern der unnütze

Gebrauch, der Mißbrauch ist eine Grausamkeit, nur diese ist

zu bekämpfen. Die Entscheidung aber darüber, ob der Arzt

bei seinem Tierversuch einen Mißbrauch treibt oder nicht, kann

niemals an Hand von Spezialparagraphen durch eine Spezial

polizei entschieden werden, wie dies eine Reihe von Schriftstellern,

Künstlern, sentimental veranlagten Damen und einige durch

diesem Schritt von der Gemeinschaft abseits sich stellende Ärzte

verlangen. Ihre Petition verlautet: „Unentbehrlich ist in jedem

\ Bundesstaate und im Reiche eine oberste Tierschutzbehörd«<,

1 ein Tierschutzamt, das die Innehaltung des Gesetzes bei Aus
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fiihrung der Tierversuche kontrolliert. Die alleinige Errichtung

von medizinischen Prüfungskollegien für die Versuche würde

die Mißbräuche völlig beim alten lassen, wie ja auch bisher

das Interesse an einer Abstellung der Vivisektiousgreuel in der

medizinischen Welt nur gering gewesen ist“. Es kann nicht

Sache Fernstehender sein, die größtenteils die Dinge überhaupt

nicht richtig beurteilen können, Tierversuche zu kontrollieren,

sondern diese Entscheidung muß getrost der Wissenschaft selbst

und ihren Vertretern überlassen werden, „Männern, denen, wie

Graf v. Oppersdorf in seiner Herrenhausrede vom 27. März 1906

bemerkt, wir ja auch getrost Tag um Tag die folgeschwersten

Entscheidungen über geistiges und körperliches Wohlbefinden

und Leben unserer selbst und unserer nächsten Angehörigen

anvertrauen“. „Welche Anmaßung der Laien, sagt Du Bois

Reymond in entrüstetem Pathos, zu glauben, sie könnten leicht

sinnig unternommene Vivisektionen mehr verabscheuen, als dies ‘

wohlhandelnde Physiologen tun“.

Es ist gewiß völkerpsychologisch interessant, daß die

Hanptbewegung gegen die Vivisektion im klassischen Lande

der Fuchshetzen, der Hahrienkämpf‘e und des Taubenschießens

einsetzte, und es gerade die höheren, diesen Sport treibenden

Schichten der Gesellschaft waren, welche bei Parlament und

Regierung das Verbot der Vivisektionen durchsetzten. Es wurde

guter Ton jeden Physiologen, der ein lebendes Tier zu

wissenschaftlichen Zwecken verletzte, mit den schwärzesten

Ungeheuern der Geschichte, einem Nero, einem Torque

mada, einem Robespierre auf eine Stufe zu stellen. In

unserm eigenen Lande ist es nicht besser. Noch vor drei

Monaten sah sich Graf von Hutten-Czapski genötigt, da.

gegen Einspruch zu erheben, daß gegen Männer, auf welche

nicht nur ganz Deutschland, sondern die ganze Welt stolz ist,

Männer wie Robert Koch, von Behring, Ehrlich u. a. die

Bezeichnung „gewissenlose Verbrecher“ gebraucht wird. „Seit

den frühesten Zeiten des Mittelalters“, führt von Hutten

Czapski aus, „hat es immer Leute gegeben, welche gegen die

Forschungen anderer die Verfolgung durch den Staat beantragten.

Vor Jahrhunderten hat diese Denkungsart große Männer auf

den Scheiterhaufen gebracht; in unserer milden Zeit begnügt

man sich damit, den Staat zu bitten, dem andersdenkenden

Forscher die Mittel für seine Forschungen zu verweigern.“

Nicht bei den Veranstaltern der Tierversuche lassen sich tief

demoralisierende Folgen bemerken, sondern bei denjenigen, welche

das Recht der Versuche, sei es in sentimentaler, sei es in

fanatischer Stimmung verneinen. Ich kann dies nicht besser

illustrieren, als durch Mitteilung folgender beider Tatsachen:

Eduard von Weber, Präsident des internationalen Vereins

zur Bekämpfung der wissenschaftlichen Tierfolter, schreibt in

seinem Reisebuch: „Vier Jahre in Afrika“, daß die von seiten

der Verwaltung den Diamantgruben-Arbeiteru zuerkannten

Strafen ebenso originell als praktisch seien, und schildert diese

Strafen mit folgenden Worten: „Der Delinquent wurde zu

wiederholten Malen im Flusse untergetaucht, oder mit zusammen

gebundenen Füßen und mit an die Knie geschnürtem Kopfe

durch den Fluß geschleift, oder mit ausgestreckten Beinen auf

ein Brett gebunden und so stundenlang in die Sonnenglut gelegt“.

Fürwahr, originelle und praktische Strafen! In Frankfurt a. M.

wurde vor etwa drei Jahren ein bis dahin unbescholtener Friseur

Heine des Hundediebstahls angeklagt. Die Staatsanwaltschaft

ließ denselben verhaften, brachte ilm drei Monate in Unter
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suchungshaft, inhibierte zum großen Teil die von mir an

den von Heine käuflich erworbenen Hunden angestellten

Krebsübertragungsversuche, es kam zum Prozeß, die Anklage

wurde in der Hauptverhandlung seitens der Staatsanwaltschaft

zurückgezogen, weil sich die völlige Unschuld des Angeklagten

und eine grobe Mystifikation der Behörden herausstellte, der

Angeklagte wurde sofort auf freien Fuß gesetzt. Als die Seele

des ganzen Spieles erwies sich der Ortstierschutzverein. Um

einige Hunde vor körperlichen Schmerzen zu retten, wurde ein

unbescholtener Mann drei Monate lang den seelischen Qualen

einer Untersuchungshaft und die am Tage der Verhaftung ihres

Mannes kreißende Frau drei Monate lang gewaltigsten Schmerzen

des Leibes und der Seele ausgesetzt. Wie treffend sagt der

Rechtslehrer von Jhering: „Das Mitleid mit dem Tiere, das

sich in jenen Angriffen gegen den wissenschaftlichen Versuch

bekundet, ist in Wirklichkeit Rücksichtslosigkeit gegen den

Menschen, eine Verirrung des sittlichen Gefühls, die den

Menschen opfert, um das Tier zu schonen.“ Ich soll die Tier

Ich soll miß

billigen, wenn, um einem in Lebensgefahr befindlichen Menschen

rechtzeitige Hilfe zu schaffen, ein Pferd zu Tode gejagt wird?

Ich soll eine Forschungsmethode einschränken, welcher Tausende

und Abertausende von Menschen jährlich ihr Leben und ihre

Gesundheit verdanken? Für die geretteten Hundeleben soll

ich mit Menschenleben, für die den Kaninchen und Fröschen

ersparten Schmerzen mit menschlichen Leiden bezahlen? Schont

man denn der Menschen Leben, wenn es gilt, höhere Zwecke

zu verfolgen?

Simplontunnels zurück, obwohl man vorher ziemlich genau weiß,

daß sie viele Menschenleben kosten wird? Vom Kriege willich

gänzlich schweigen. Was führt aberjahraus,jahrein unerschrockeue

Männerin das tropische Afrika, wo Entbehrung undHunger,Malaria

gilt und die mörderische Waffe des Wilden so vielen qualvolles

Ende bereitet? Was führt die Reisenden durch die Einöde des

eisbedeckten Ozeans hinauf‘ zu den unbekannten arktischen Zonen?

Für was opfert die Krankenpflegerin, der Gelehrte und Arzt

seine Kraft, seine Gesundheit, die Ruhe der Tage und Nächte,

oft das ganze Leben? Was ist das kurze Leiden eines Tieres

gegen das lange Darben und den qualvollen Untergang, den

der Mensch sich selbst auferlegt? Zu dem körperlichen Schmerz

des Menschen kommt ein nicht unbeträchtlicher Teil seelischer

Schmerzen. Soll ich etwa das Wort des Mephistopheles, das er

in schalkhafter Laune gesprochen, „Am Ende gehen lassen, wie

es Gott gefällt“, als Arzt ernsthaft zu dem meinigen machen?

Oder ist es nicht richtiger zu denken, daß, wie um idealer

Güter willen, so der Freiheit des Denkens und Glaubens, die

blutigsten Opfer vom Menschen gefordert wurden, auch die uns

unterstehende Tierwelt nicht mit kränkelnder Moral behandelt

werden muß und das Empfinden für die Tierwelt nicht über das

Empfinden für die Menschen gesetzt werden darf '? Das Vorurteil hat

schon öfter sonderbare Dinge zutage gefördert. Vor einigen Jahr

zehnten ließ die englische Hot'kirche auf allenKanzeln einenFeldzug

gegen die Gärtner eröffnen, weil sie durch künstliche Befruchtung

von Blumen behufs Kreuzung und Gewinnung von Bastardformen in

Gestaltungen der Schöpfungen Gottes willkürlich eingrifl‘en.

Nachdem das Recht auf die Tiere unwiderruflich fest

steht, kann ich in eine Erröterung der Bedeutung des Tier

experimentes eintreten. Der Tierversuch hat eine wissenschaft

liche und eine praktische Bedeutung. Die reine Wissenschaft

Schreckt man etwa vor der Durchbohrung eines
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treibt eine ideale, voraussetzungslose Forschung. Der Trieb

nach Erkenntnis ist im Menschen so stark, daß der begeisterte

Forscher Hunger und Durst, Spott und Hohn der Menge ver

gißt. Dieser Trieb gründet sich nicht auf einer egoistischen

Natur, welcher der Selbsterhaltungstrieb das Höchste, sondern auf

einem altruistischen Gefühl, daß jeder Schritt der Erkenntnis,

wenn auch nicht immer in absehbarer Zeit, der menschlichen

Gesellschaft zugute kommen wird. Von diesem Standpunkte aus,

der Berechtigung der reinen, voraussetzungslosen Wissenschaft,

sehe ich mich der Mühe enthoben, alle die Einwürfe widerlegen

zu müssen, durch welche die Gegner des Tierversuchs das

Unnütze der meisten darzutun sich bemühen.

Was die praktische Bedeutung des Tierexperimentes betrifft,

so weist mich der Zusatz meines Themas „für die soziale

Hygiene“ und die Ziele der Gesellschaft, in der ich heute die

Ehre habe zu sprechen,‘ dahin, dieselbe nur von dem Gesichts

punkte der Volkswohlfahrt zu behandeln.

Es braucht nicht hervorgehoben zu werden, welche volks

wirtschaftlichen Nachteile die ansteckenden Krankheiten haben.

Die moderne naturwissenschaftliche Medizin hat den Kampf

gegen eine Anzahl derselben aufgenommen. Vor allem waren

es die Wundinfektionskrankheiten, welche ungeheuere Opfer tag

täglich an Menschenleben verlangten. In den Kriegen gingen

mehr Menschen an diesen Wundinfektionskrankheiten zugrunde

wie an den durch Hieb und Schuß erlittenen Verletzungen.

Die bahnbrechendenUntersuchungen von Pasteur und anderen,

welche hierin Wandel geschaffen, wären ohne Tierversuche

nicht denkbar gewesen. Andere ansteckende Krankheiten, ich

nenne nur die Cholera, die Pest und die Tuberkulose, jene drei

fache vGeißel ‚des Menschengeschlechts, haben von Zeit zu Zeit

die Volkswirtschaft ganzer Staatengebilde in Frage gestellt.

Welche Rolle bei diesen Krankheiten die Tierversuche zur Auf'

klärung der Ätiologie gespielt haben, nachdem alle empirischen

und wissenschaftlichen Beobachtungen und Methoden versagten,

brauche ich Ihnen nicht auseinander zu setzen. Auch die Krebs

krankheit, welche an Umfang zugenommen hat, daß sie zu einer

wahren Volkskrankheit geworden, blieb in ihrem Wesen und in

ihrem Entstehen ein dunkles Rätsel. Vergebens miihte sich die

pathologische Anatomie, nachdem die Beobachtung am Kranken

bett nicht ausreichte, Licht in das Dunkel zu bringen. Welche

Summe von Fleiß und scharfsinniger Überlegung gerade auf die

Lösung des Krebsproblems verwandt worden, können nur Wenige

ermessen. Kein Schritt aber wurde vorwärts gewonnen, bis die

experimentelle Erforschung des Krebses einsetzte. Erst durch

die Übertragungsversuche beim Tiere, welche zahlreich in den

letzten Jahren vorgenommen wurden, wurde es zur unumstöß

lichen Tatsache, daß die Krebszelle selbst von Individuum auf

Individuum übertragen werden kann, und daß durch ihr Wachsen

und Fortschreiten jene furchtbare Krankheit des Menschen und

des Tieres erzeugt wird. Dem Tierversuche auch werden wir

es danken müssen, wenn an Stelle des Fatalismus, welcher der

(.‘ohnheim-Ribbertschen Lehre der Krebsentstehung aus

verlagerten embryonalen Keimen auf dem Fuße folgen mußte,

eine hoffnungsfreudige Bekämpfung des Krebses nach Art der

Infektionskrankheiten allmählich treten wird.

Die Tierversuche haben auch die moderne Immunitätslehre,

insbesondere die Lehre der Vorbeugung der Krankheiten, welche

einen der wichtigsten Zweige der sozialen Hygiene ausmacht,

aufbauen helfen. Auch die serotherapeutische Bekämpfung der

 

Infektionskrankheiten als deren reifste Frucht die Behandlung

der Diphtherie nach von Behring erscheint, ist ohne Tier

versuche unausfiihrbar, man denke nur an die Art der

Gewinnung der Heilsera.

Nehmen Sie ferner die staatliche Bekämpfung der vom Aus

lande drohenden Seuchen. Wie mußte früher Handel und Wandel

unserer großen Seestädte leiden, wenn einmal in einem heim

kehrenden Ostindienfahrer etwa ein pestverdächtiger Fall be

obachtet wurde. Heute greifen in einem solchen Falle die

Organe der staatlichen Gesundheitspflege geräuschlos und mit

glänzender Sicherheit ein. Man darf sagen, über Nacht weiß

man, ob die Pest auf dem Schiffe ist oder nicht und ist es die

Pest, so wird alles Gefahrbringende in der schonendsten und

sichersten Weise beseitigt, nicht nur die Ausbreitung einer Er

krankung, sondern selbst jede Panik verhütet. Hierzu müssen

heute und künftig Tiere geopfert werden. Ohne die Tier

experimente aber müßte die umfassendste Quarantäne verhängt

werden und ein ganzer Kontinent in Aufregung geraten.

Wie steht es mit der Bekämpfung der Krankheiten in den

Tropen und Kolonien?

Von 1868—1870 kamen nach amtlichen Berichten in Ost

indien 25 664 Menschen durch den Biß giftiger Schlangen um.

Diese verheerende Volksplage zu dämmen, wurden Tierversuche

angestellt behufs Auffindung von Heilmitteln gegen den

Schlangenbiß.

Die Kolonisierung des trefflichen, an den Ufern des Victoria

Nyanza liegenden Landstriches wird nach den Forschungen

Robert Kochs heute unmöglich gemacht infolge der Über

tragung der Schlafkrankheit von Mensch auf Mensch durch die

T_setsefliegen. Eine sentimentale Tierschützerin schrieb jüngst,

daß sie ihr Leben nicht den Qualen verdanken möchte, die man

einer Fliege bereitet, um ein Mittel gegen ihr Leiden zu finden.

Mit treffendem Sarkasmus erklärte Exzellenz von Bergmann

in seiner Herrenhausrede über die Vivisektion, indem er obigen

Satz zitierte, er möchte gerne eine Hekatombe jener Fliegen

am Victoria-Nyanza opfern. Ich glaube, wir können getrost

den Forschungen eines Robert Koch zusehen, auch wenn bei

denselben die Tierversuche zur Bekämpfung dieser Landplage

eine große Rolle spielen werden.

Auch die Gesetze der Volksernährung, gewiß eine tief in

die soziale Hygiene eingreifende Frage, sind durch Kalori

metrische Versuche an Tieren gefunden worden. Versuche,

welche sich gar nicht am Menschen anstellen lassen.

Ich möchte meine Ausführungen ausklingen lassen in einige

vermittelnde Worte: Die ärztliche Kunst erstrebt das Wohl

der Menschheit. Es ist aber auch jedem währen Forscher eigen‚

dem Tiere eine möglichst glückliche Existenz zu wünschen. Aber

wir sind oft beim besten Willen nicht imstande, selbst unsere

Mitmenschen Anforderungen, welche das Interesse der Gesell—

schaft an uns stellt, zu entziehen, trotzdem er darunter leidet.

Es kann den Tieren nicht erspart werden, dem Menschen, seiner

geistigen Erkenntnis und seiner Wohlfahrt zu dienen. Wer sein

Mitempflnden mit dem Tiere oder mit dem einzelnen Individuum

über die allgemeine Wohlfahrt stellt, überschätzt die Bedeutung

welche das Tier und die Individualität der Gesellschaft gegen—

über beanspruchen darf. Je mehr wir sozial denken lernen, um

so mehr werden wir jene falsche Sentimentalität zurückdrängen.

Ohne Härte geht es in diesem Leben nicht ab. Möge, sagt

schon Feuchtersleben, in seiner Diätetik der Seele, jede bessere
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zarte Natur, jene materielle Härte an sich ausbilden, die in dem

Kampfe mit den irdischen Mächten nun einmal unerläßlich ist.

Der sozialdenkende Mensch wird sich des Dichters Worten zu

eigen machen: Klar und stetig die Gedanken, die Gefühle stark

und warm, zwischen beiden feste Schranken, sonst bist krank

du oder arm!“

Beiträge zur Therapie der paralytischen Hämo

globinämie der Pferde.

Von Dozent Dr. A. Zimmermann.

Aus dem Polikliniknm der kgl. ung. Tierärztlichen Hochschule in

Budapest.

Die Behandlung der paralytischen Hämoglobinämie (so

genannte schwarze Haruwinde) der Pferde bleibt so lange, als

die eigentliche Ursache des Leidens unbekannt und die An

sichten über das Wesen dieser Krankheit so grundverschieden

sind, meistens nur eine rein symptomatische. Viel Streu, an

wenden der Hängematte, das wiederholte Frottieren der

paretischen Körperteile und nachher erwltrmende Umschläge,

innerlich evakuierende, laxierende Medikamente (Mittelsalze)

geben das gewöhnlich verwendete Behandlungsverfahren. Die

auf der Dieckerhoffschen Antiiutoxikationstheorie basierende

Alkalibehandlung wies keine besonderen Erfolge in der

Klinik der Budapester Tierärztlicheu Hochschule auf. Andere

wieder fanden, daß der früher empfohlene Aderlaß in solchen

Fällen keine günstige Wirkung hat. Demgegenüber konnte

man im Polikliniknm der Hochschule unlängst in zwei Fällen

nach dem Aderlaß eine solche Besserung beobachten, daß es

sachdienlich erscheint, auf dieses Verfahren die Aufmerksamkeit

hinzulenken, um so mehr als auch von anderer Seite Erfahrungen

praktisch-tätiger Tierärzte gleichfalls über die nützliche An

wendung des Aderlasses bei solchen Fällen sprechen.

Im Monat Juni l. J. untersuchte man während eines

poliklinischen Ausflnges ein 5 Jahre altes, schweres Zugpferd,

welches eine Woche lang angeblich wegen Halsentzündung

(nach der Beschreibung der Symptome: Nasenausfluß, Schwellung

der Kehlgegend usw., konnte es wohl Druse sein) außer

Dienst im Stalle blieb; nach der Besserung des Zustandes

wurde es eingespannt, aber noch an demselben Tage, ungefähr

zwei Stunden nach dem Einspannen, sank es zusammen, so

daß man es kaum nach Hause führen konnte. Im Hause an

gelangt stiirzte es im Stalle bald zusammen und konnte seither

nicht wieder aufstehen, obzwar es wiederholte Male dazu Ver

suche angestellt hat.

Das wohlgenährte Pferd lag bei der Untersuchung in

dumpfigem Stall auf Sägespäuestreu. Die ganze Körperoberfläche

ist mit Schweiß bedeckt. Am Kopf, an den Ellbogen, an der

Karpalgegend, an der Unterbrust und den Hüften findet man

kleinere und größere haarlose Stellen, teils auch Anschwellungen.

Die Haut an der Kruppgegend und den hinteren Extremi

täten reagiert nicht auf Nadelstiche, ebenso kann auch der

Patellar- und der Achillessehneureflex nicht ausgelöst werden.

Die Kruppenmuskeln sind hart, fest und gespannt. Zum Auf

stehen ermuntert fiel Patient nach mehrfachen fruchtlosen Ver

suchen erschöpft und entkräftet zurück.

Körpertemperatur 38,30 C, Pulsfrequenz 52, der Pulsschlag

stark, Atemfrequenz 32 p. M.

 

 

Harn- und Kotentleerung war seit der neuerlichen Er

krankung (ungefähr acht Stunden) nicht beobachtet. Der

Appetit ist normal, die Psyche frei.

Es wurden unter das kranke Tier fünf Bände Stroh

geworfen, nachdem man aus Mangel an Hilfe und ent

sprechenden Raum nur mit schwerer Mühe auf die entgegen

gesetzte Seite umdrehen konnte. Während dieser Zeit brachte

der eine Ausflügler aus dem Instrumentarium des Ambulatoriums

der Hochschule Ieine vom Verfasser modifizierte gebogene

Dieckerhoffsche Aderlaßkanüle, mit welcher dann zirka

sechs Liter Blut aus dem liegedden Tier abgelassen wurden

(ein am Ende der Kanäle angebrachtes Kautschukrohr führte

das sehr schnell gerinnende Blut in einen Eimer). Nach dem

Aderlaß trank das Tier beinahe einen ganzen Eimer voll Wasser

(zirka zehn Liter), worauf es bemerkbar sich ermunterte. Auf

die Nachhand ließ man Prießnitzsche Umschläge machen.

Die Decnbitus wurden mit Bleiessig und Kampferlösung, die

Augenbogen mit Zinkoxydöl behandelt, innerlich ordnete man

ein halbes Kilo Glaubersalz an.

Am nächsten Tag kam der Eigentümer des kranken Pferdes

zur vormittägigen Ordinationsstunde in die Hochschule unter

Berichten, daß sein Pferd schon nicht mehr so hilflos liegt,

sondern es gelingt ihm, mit dem Hinterteil sich etwas in die

Höhe zu heben; auch das Mittelsalz übte seine Wirkung aus,

der Kot war von weicher Konsistenz; nach den letzten

gegen Abend bemerkbaren Spuren war der Harn kaffeebraun.

Die weitere Ordination war: Umdrehen des Pferdes auf seine

andere Seite, weitere Glaubersalzgaben, Einreiben der gelähmten

Nachhand mit Kampferspiritus, eventuell Versuch, das Tier in

die Höhe zu bringen. . .

Am dritten Tag konnte man mit Unterstützung das Tier

zum Stehen bringen, und vom vierten Tag angefangen wurde

es täglich herumgeführt, worauf in einer Woche sein Gang frei

wurde und die Schwäche der Nachhand vollkommen verschwunden

war. Der Harn zeigte schon am Abend des zweiten Tages

keine rötliche Färbung.

*

Der zweite Fall kam im Monat August zur Beobachtung.

Die neun Jahre alte Stute eines Bierlieferanten zeigte nach der

Sonutagsruhe Montag in der Frühe, ohne besondere vorangehende

Symptome — kaum nach ihrem Abgang steifen, unsicheren Gang,

geriet in Schweiß und drohte zusammenzustürzen. Der Kutscher

betrachtete es für „kolikkrank“, wendete sich um und gab zu

Hause dem Pferd zwei vorrätige „Kolik-Pillen“ ein, außerdem

rieb er es fest ab und legte an den Bauch Prießuitzsche Um

schläge. Aber trotz der Behandlung trat keine Besserung ein;

das Pferd zeigte zwar keine Unruhe, stürzte aber zu Boden,

ohne wieder aufstehen zu können.

Bei der poliklinischen Untersuchung liegt Patient ruhig auf

der rechten Seite; die ganze Körperfläche ist wie in Schweiß

gebadet. Die Hinterfiiße sind ausgespreizt.

Die Hautemptindlichkeit ist normal, die tiefen Reflexe aber

sind an den gelähmten Füßen aufgehoben und hier erscheinen

die Muskeln derb und gespannt.

Die Körpertemperatur war 38,7 ° C, der Puls kräftig,

60 p. M., die Atembewegungen etwas oberflächlich, Atemfrequenz

40 p. M.

Der Kot etwas weich, der Harn schmutzig-gelbrot.

Patient zeigt keine Freßlust, das Bewußtsein ist ungestört.
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Auf reichlicher Streu ließ man das Tier auf seine linke Seite

umwenden und dem Kopf Kotzen (Decken) unterlegen, während

die Nachhand mit Prießnitzschen Umschlägen bedeckt wurde.

Nachmittags um 3 Uhr machte man mittelst einer Hohlnadel

einen ausgiebigen Aderlaß (ca. 5 Liter Blutenfernung). Während

der Blutentnahme wurde Patient unruhig, arbeitete mit den

Füßen und erhob sich auf die vorderen Extremitäten. Das

Blut ist dickflüssig und war nachher locker geronnen.

Nach dem Aderlaß tränkte man das Pferd; in 10 Liter

Wasser wurden 300.0 g Natrium sulfuricum gelöst und von

dieser Menge nahm das Pferd ca. 7,5 Liter zu sich. Die weitere

Behandlung bestand im Abreiben der Nachhand mit Kampfer

geist, außerdem wurde das Tier öfters getränkt und am nächsten

Tage auf die rechte Seite umgewendet.

Anderen Tags wollte Patient sich wieder erheben, fiel aber

auf seine rechte Seite zurück. Endlich am dritten Tage der

Erkrankung gelang es, das Pferd mit Hilfe von Gurten und

zwei Stangen (Deichsel) aufzustellen, aber auch nachher zeigte

es Schwäche in der Nachhand und besonders schonte es den

rechten Hinterfuß, welchen es indem Fesselgelenk gebeugt

hält. Zum Gehen kann es schwer gebracht werden und trachtet

dabei die Körperlast von dem rechten schnell auf den linken

Hinterfuß zu übertragen. Das rechte Fesselgelenk ist etwas

angeschwollen, und bei der Palpation äußert das Pferd Schmerz.

Die passive Bewegung konnte in Anbetracht der Schwäche des

Hinterteils nicht versucht werden. — Der Harn ist dunkelgelb;

der Appetit gut, Durst gesteigert; das glaubersalzige Wasser

trinkt das Pferd ohne Anstand. Auf das kranke Fesselgelenk

werden kalte Umschläge appliziert.

Die Fesselverstauchung war in zehn Tagen geheilt und. in

zwei Wochen konnte man das Pferd wieder einspannen. Früher

wäre dies nicht ratsam gewesen, da man eine Recidiva der

Fesselgelenkentziindung befürchten konnte.

11

In beiden beschriebenen Fällen ist die Besserung des Zu

standes bei Hämoglobinämie unmittelbar nach der Blntentziehung

eingetreten. Nicht allein die Lähmungserscheinungen minderten

sich, sondern auch die rötliche Farbe des Harns war ver

schwunden.

Ein Teil des Stoffes, welcher die Parese, die Degeneration

der Muskelfasern hervorruft, wird mit der Blutentziehung gewiß

unbezweifelt aus dem Organismus eliminiert; ob man nun diesen

Giftstofi" in dem mit dem Futter aufgenommenen angehäuften

und während der Ruhe nicht verbrauchten, sondern durch irgend

ein Ferment zersetzten Eiweißstoti'e sucht (Dieckerhoff) oder

der Muskelarbeit oder der Erkältung das Entstehen dieses

Stoffes zuschreibt (Bollinger, Eber), vielleicht infolge des

Zerfalls der zusammziehbaren Muskelsubstanz (Fröhner), ist

es unstreitig, daß ein großer Teil dieses Stoffes mit dem Blut

sich entfernt. Nach der Blutentziehung entsteht nicht nur in den

blutbildenden Organen eine Hyperplasie, sondern auch in den

Geweben ist die Osmosis im allgemeinen lebhafter (aus Stoff

wechseluntersuchungen ist bekannt, daß durch Blutentziehen

der Eiweißstoffwechsel gesteigert wird), so daß die Blut

entziehung, so zu sagen, den Organismus reinigt und die durch

Zerfall verlorenen Steife werden bei der Blutbildung durch

frische, gesunde Stoffe ersetzt. Die Blutentziehung kann günstig

wirken nicht nur dann, wenn man bei dieser Krankheit (der

Hämoglobinämie) eine myogene Intoxikation supponiert, sondern

 
auch bei der Annahme von Infektion durch Mikroben (Cade'ac,

(.‘adiot, Ligniäres) wird die Blutentziehung erklärlicherweise

günstig wirken.

Im Fall I war das gelähmte Pferd früher an Druse erkrankt

gewesen, welcher Umstand auch deshalb eine nähere Beachtung

verdient, da neuerer Zeit einige Autoren wieder die Hämo

globinämie der Pferde mit der Druse in Zusammenhang zu bringen

geneigt sind. So will neuerdings P6rigaud (Progrirs veterinaire,

1906. April. — auch ref. in der Berliner Tierärztlichen \Vochen

schrift 1906. Nr. 21) die Paraparese bei dieser Krankheit der

Drusestreptococcen-Infektion zuschreiben, während er die Hämo

globinämie gleichfalls vom myogenen Ursprung betrachtet. Die

von den Streptococcen erzeugten Toxine sollen eine paralysierende

Wirkung unmittelbar nach dem Zentralnervensystem (Rücken

mark) ausüben, während die übrigen Erscheinungen, die Ver

änderengen in der Muskelsubstanz, in den Nieren usw. nur

konsekntiv auftreten. Die Anschauungen von Pärigaud sind

keinesfalls neu, denn von den französischen Autoren sind diese

schon öfters behauptet worden, so z. B. hat Ligniöres in dem

subarachnoidalen Serum vom Pferde, welche an Hämoglobinämie

eingegangen sind, bei einigen auch in den Nieren Streptococcen

gefunden. Prärigaud variiert zwar etwas die ähnlichen An

sichten (mit dem paralysierenden Toxin) aber positive Beweise

liefert er keine.

Gleichfalls Pärigaud empfiehlt bei der Therapie der

Hämoglobinämie statt der Natriumsalze, welche in dem Blut

plasma dominieren, ähnliche, den in den roten Blutkörperchen

enthaltenen Kalisalzen in den Organismus einzuführen. Zu diesem

Zweck löst er in einem _Liter Wasser 5,0 g chlorsaures Kali,

2,0g basisches Kaliphosphat, schwefelsaures Kali und basisches

Natriumphosphat je 1 g auf und von dieser Lösung injiziert er nach

ausgiebigem Aderlaß 2—3 Liter dem erkrankten Pferde

subkutan; nach 6—8 Stunden wiederholt er die Injektion (mit

einer kleineren Menge) und am nächsten Tag wird wieder Blut

entzogen und von der Lösung injiziert. Mit diesem Verfahren

gelang es ihm 4 schwerkranke Pferde zu retten, während bei

zwei im vorgeschrittenen ‚ Stadium der Krankheit stehenden

Patienten diese Behandlung zu keinem Erfolg führten.

In den weiter oben beschriebenen Fällen wurde außer der

Blutentziehung keine allgemeinwirkende Behandlung eingeleitet

und es kann nicht als ausgeschlossen betrachtet werden, daß

in den Fällen von Pärigaud gleichfalls nur allein der Aderlaß

die günstige Wirkung ausübte.

Endlich soll noch bemerkt werden, daß der Aderlaß bei

schwacher Herztätigkeit (was in schweren, vorgeschrittenen

Fällen der paralytischen Hämoglobinämie nicht gar selten vor

kommt) kontraindiziert wäre.

Herzknochen bei Rindern.

Von Tierarzt Ladanyl.

Der Herr Verfasser hat in der ungarischen Vereinszeit

sohrift Veterinarius eine größere Arbeit über die Herzknochen

des Rindes erscheinen lassen und hat die dort veröffentlichten

Abbildungen freundlichst zur Veröffentlichung in der B. T. W.

zur Verfügung gestellt. Dieselben sind auch ohne Text ohne

weiteres verständlich und bedürfen nur folgender Erklärungen.

Figur 1 und 2 bezeiclmet der Verfasser als stiefelförmigen

**



716 BERLINER TIERÄRZTLICHE wocnnnscnmrr. N0. 40.
 

Herzknochen. firx bezeichnet den oberen Rand, welcher der

Klappe als Basis dient, ase den unteren Rand, n1f die vordere

Fläche, [a den ramus asceudeus, In den ramus descendens; tist

ein foramen nutricium, f die Verwachsungsstelle der beiden

 

Knochen, m die Adhäsion der mitralis. Figur 3 ist ein leisten

förmiger Herzknochen, bei welchem ms: den vorderen und hsx

den hinteren Rand, e einen rippenähnlichen Ausläufer bedeutet.

Figur 4 ist ein spornförmiger Herzknochen, [f dessen obere

Fläche, m die Adhäsion der mitralis. S.

R e f e r a t e.

Die medikamentelle Therapie der Infektions

krankheiten.

Von Professor Dr. Gmeiner-Gießcn.

(Vortrag, gehalten im Verein der Tierärzte für den Regierungs

bezirk Wiesbaden.)

(Deutsche 'l‘ierlirztlicho \'llochensrhrift 1907, Nr 22)

In der Behandlung der Infektionskrankheiten hat sich in

den Kreisen der Tierärzte insofern ein Wandel vollzogen, als

die antipyretische Behandlung nicht mehr im Vordergrund steht.

Man greift heute nur noch bei exzessiven und anhaltenden

Temperatursteigerungen zu den Fiebermitteln und wendet viel

mehr das Hauptaugenmerk auf die Tätigkeit des Herzens und

der großen Gefäße, um die Herzschwäche nach Möglichkeit zu

bekämpfen. Die Anwendung von Herz- und Gefäßmitteln bei

den Infektionskrankheiten wird von dem Gedanken diktiert, eine

möglichst schnelle pharmakotherapeutische Wirkung für die

Regulierung von Herztätigkeit und. Getäßdruck zu erzielen, um

so dem nachteiligen Einfluß der Mikroben auf die Zirkulation

vorzubeugen. In dieser Beziehung hat sich im vergangenen

 

 

Jahrhundert Traube durch die Einführung des Digitalis ein

großes Verdienst erworben. Die Untersuchungen zahlreicher

Autoren haben ergeben, daß es die Lähmung des Getäßnerven

zentrums ist, die die eigentliche Ursache des tödlichen Kollapses

darstellt. Mithin kommt der durch die Bakterienüberschüttung

des Blutes bedingten Gefäßparese eine wesentlich entscheidende

Rolle am ungünstigen Ausgang zu und nicht, wie man bisher

annahm, der durch Toxinanhäufung verursachten Schädigung

des Herzmuskels. G. unterzieht nun die derzeit am meisten ge

übten Behandlungsmethoden mit Digitalis, Strophantus, Kampfcr

und Koffein einer kritischen Besprechung.

Zur Anwendung der Digitalis eignen sich namentlich schwere

mit Herzschwäche kombinierte Infektionstieber. Doch soll man

nicht zu niedere Dosen geben. G. verordnet am häufigsten

15 Gramm der pulverisierten Blätter. Die Wirkung der

Digitalisblätter hängt ab von dem Gehalt an Digitoxin.

Gehalt ist jedoch schwankend. So erklärt es sich, warum

‘manchmal Digitalispulver und -Tinktur im Stiche lassen. Eine

wesentliche Verbesserung bedeuten die Digitalisdialysate, die

von Kunz-Krause und -Röder pharmakodynamisch bzw.

klinisch erforscht wurden, weil sie den Vorzug haben, daß ihr

Gehalt an wirksamerSnbstanz stets dem der frischen Droge

entspricht. Das Digitalinum verum Kiliani, welches von Gm elin

zur Diagnose der traumatischen Perikarditis empfohlen wurde,

prüfte G. bei vier Fällen dieser Krankheit, jedoch blieb

der von Gmelin beobachtete Erfolg bezüglich der schärferen

Accentuierung der Auskultationsgeräusche aus. Über die Wirkung

des Digitoxinnm solubile, Digalen genannt, läßt sich zurzeit

noch kein Urteil abgeben.

Da_ die verschiedenen Strophantusarten‚ganz, ähnlich wie

die Digitalis einen verschiedenen Gehalt an Strophantin be

sitzen, so erklärt es sich, daß auch die vielfach angewendete

Strophantustinktur in der Wirkung unzuverlässig ist.

Der Kampfer wird meist als Kampferspiritus oder als

Kampferöl subkutan angewendet. Nach ‘den Erfahrungen

Fröhners sind jedoch die Dosen bisher zu niedrig gewählt

werden. Man soll möglichst das starke Kampferöl (Oleum

camphoralum forte) anwenden. Die neue Dosis des Kampferöles

ist folgendermaßen zu normieren: Einzeldosis 20—50‚0 (zwei

bis dreistüudlich wiederholt), Tagesdosis 100fi250‚0. Es sollen

aber an einer Stelle nicht zu große Mengen eingespritzt werden.

G. rät, an einer Stelle nur 5 Gramm und dann allemal ein

Stück davon die nächsten 5 Gramm einzuspritzen. Das

Koffein ist ganz besonders geeignet, bei Beginn von Infektions

krankheiten Erfolge herbeizuführen. Es ist ein ausgezeichnetes

Erregungsmittel für das Herz und namentlich für das vasomoto

rieche Zentrum. Neuerdings ist auch festgestellt worden, daß

das Koffein die Zirkulation in den Kranzgefäßen des Herzens

befördert, wodurch die Leistungsfähigkeit des Herzens erhöht

wird. Übrigens hat Braun gezeigt. daß eine Kombination von

Digitalis und Kotfein günstiger wirkt als Digitalis allein, da

hierbei das Koffein den Koronarkreislauf fördert. G. benützt

das Koffein bei den mannigfachsten inneren, mit Herzschwäche

einhergehenden Leiden und die Erfolge sind oft geradezu

frappant gewesen. Er benutzt zur subkutanen, Injektion für

Pferd und Rind 6-—8 g, bei kleineren Tieren 0,5»—1 g. Nach

Bedarf kann die Dosis in 6—8 Stunden wiederholt werden.

Vergiftungen sind dabei nicht zu befürchten. Nach.G. be

sitzen wir in dem Koffein ein (ietäßmittel par excellence,

Dieser
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welches in der Raschheit des Erfolges, in der Konstanz seiner‘

Zusammensetzung, in der bequemen Anwendungsweise, in dem

Mangel an Nebenwirkungen, in dem billigen Preise Vorzüge

gewährt, wie sie bei der Bekämpfung der im Gefolge von

Infektionskrankheiten eintretenden Herz- und Gefaißstöruugen

von keinem Arzneikörpor geboten werden. Rdr.

Untersuchung des Harns bei der Tollwut.

Von Professor Porcher.

(Journal de Lyon, 51. Dezember 1906.)

Auf das Vorhandensein von Glykose im Harn tollwut

kranker Tiere ist vor etwa 15 Jahren erstmals von Nocard

hingewiesen und dies seitdem vom Verfasser und mehreren

anderen Forschern bestätigt worden. Der Harnzucker wird

nach Klärung des Harns mit salpetersaurem Quecksilber mittelst

Fehlingscher Lösung dosiert und durch Zusatz von Phenyl

hydrazin als Glykose erkannt. Die neueren Untersuchungen

Porchers erstrecken sich auf zehn künstlich oder natürlich

angesteckte Ziegen, zwei Zicgenböcke und ein Schaf.

Auf Grund dieser Untersuchungen hat Verfasser folgende

Fragen zu beantworten versucht:

1. Tritt bei Tollwut beständig Glykosurie auf?

Nein, manchmal fehlt sie während der ganzen Dauer der

Krankheit und manchmal tritt sie am Anfang derselben auf,

um gegen das Ende wieder zu verschwinden. Die Glykosurie

bei der Tollwut ist beim Menschen, beim Hund, bei der Katze,

dem Rind, der Ziege, dem Schaf, dem Pferd, dem Kaninchen,

dem Meerschweinchen festgestellt werden.

2. Tritt die Glykosurie schon früh auf?

Über das frühere oder spätere Auftreten der Glykosurie

ist keine Regel aufzustellen. Bei einigen Versuchstieren ist

der Traubenzucker erst am zweiten oder dritten Tage nach

dem Auftreten der ersten Tollwutsymptome im Harn gefunden

worden, bei einer Ziege am ersten Tage schon, um die übrigen

Tage zu fehlen, so daß, wenn bei der Sektion kein Trauben

zucker im Harn gefunden wird, ‘dies nicht sagen will, daß im

Verlauf der Krankheit überhaupt keiner vorhanden war. In

jedem Falle, wo der Verdacht auf Tollwut besteht, soll so oft

als möglich die Untersuchung des Harneä auf Zucker vor

genommen werden.

3. Wie groß ist der Zuckergehalt im Harn?

Der Zuckergehalt ist nicht nur bei Tieren derselben oder

verschiedener Gattung ein verschiedener, sondern er tritt sogar

beim gleichen Tiere im Verlauf der Krankheit in verschiedenem

Maße auf. Bei den Herbivoren ist er ein höherer als bei den

Karni- und Omnivoren. So hat Verfasser bei einer Ziege im

Anfang der Krankheit 103,11 g Traubenzucker auf das Liter

Harn gefunden und bei dem Tode derselben 24 Stunden nachher

nur noch 12,15 g. Eine andere Ziege, die am ersten Tage der

Krankheit gar keinen Zucker im Harn hatte, wies am zweiten

23,10 g und am vierten, an dem sie starb, 138 g auf. Die auf

einander folgenden verschiedenen starken Einwirkungen des

Wutgifts auf das Zentrum der Harnzuckerausscheidung am ver

längerten Mark sind wahrscheinlich auch die physiologische Ur

sache des verschieden starken Zuckergehalts im Harn.

4. Steht die Glykosurie in einem bestimmten Verhältnis zu

der Tollwutform oder zu der Virulenz des Tollwutgiftes? Aus

den Versuchen geht hervor, daß ein bestimmtes Verhältnis

nicht besteht.

 

5. Welcher Natur ist die Glykosurie bei der Tollwut?

Diese ist unzweifelhaft nervösen Ursprungs. Ihr Auftreten

der Tollwut wird durch den Zuckerstich von Claude

Bernard, der in der Verletzung des Bodens der vierten Gehirn

kammer besteht, ziemlich klar beleuchtet. Wenn die Tollwut,

die im Gehirn und Rückenmark ihren Sitz hat, auf diese Stelle

des verlängerten Marks einwirkt, so kann es wie beim Zucker

stich zur Ausscheidung von Traubenzucker im Harn kommen.

bei

6. Ist ein Zusamrhenhang zu konstruieren zwischen dem

Auftreten des Zuckers im Harn, dem Erscheinen der Negrischen

Körperchen in den Nervenzentren und dem Vorhandensein der

von Nelis und Van Gehuchten bekannt gegebenen Läsion‘en

in den Ganglienzellen bei der Tollwut?

Verfasser hat bei acht Tieren seiner Versuchsreihe zugleich

mit der chemischen Harnuntersuchung auch die mikroskopische

Untersuchung der Nervenzentren vorgenommen und dabei ge

funden, daß die Ergebnisse der Urologie in bezug auf den

Zucker, und-der histologische Befund nach der Richtung der

Negrischen Körperchen und der Lüsionen in den Ganglienzellen

nach Nelis und Van Gehuchten nicht parallel nebeneinander

laufen. Die chemische und die mikroskopische‘Untersuchung

können gewiß gleichlantende Resultate aufweisen, aber gerade

so gut auch entgegengesetzte. Dies ist von vornherein schon

anzunehmen, ist doch die Glykosurie, wie schon darauf hin

gewiesen, nur die Folge des Ergrifl'enseins des Bodens der

vierten Gehirnkammer durch das Wutgift. Wenn nun nicht

gerade dieser Gehiruventrikel ergriffen ist, sondern andere

Partien des Zentralnervensystems, so wird die Glykosurie aus

bleiben, während die besagten histologischen Veränderungen

wohl vorhanden sein können. Es ist daher wohl zu verstehen,

daß eines der beiden Erscheinungen oder sogar beide ganz

fehlen können.

7. Ist die Glykosurie bei der Tollwut oder beim Verdacht

derselben ein diagnostisches Moment?

Vom praktischen Standpunkte aus hat die Untersuchung

des Harns auf Zucker, falls sie positiv ausfällt, für den Augen

blick einen größeren Wert als die Untersuchung nach N egri,

N elis und Van Gehuchten, zumal diese histologischen Unter

suchungen sehr schwer auszuführen sind, während die chemische

Harnuntersuchung äußerst leicht ist, und schon zu einer Zeit

vorgenommen werden kann, wo die andere noch nicht möglich ist.

Helfer.

Zerreißung der Sehnenfädeu eines Zipfels der drei

zipfeligen Herzklappe.

Von Oberveterinär Schm icder.

(Zeitschrift m Velerlnirkumle nm,'s. 2s1.>

Eine neunjährige Stute zeigte eines Morgens, als sie gesattelt

werden sollte, angestrengtes, schnarchendes Atmen; sie schwankte

und stürzte auf der Stallgasse nieder, vum sich nach 30 Minuten

unter Unterstützung zu erheben. Bei der näheren Untersuchung

wurden Rasselgeräusche in den Lungen wahrgenommen; statt

der Herztöne hörte man ein klatschendes Geräusch, die Herz

dämpfung war vergrößert, der Herzschlag pochend, auch an der

rechten Brustwand deutlich fühlbar. Au den gefüllten Jugularen

war systolischer Venenpuls zu sehen. Mittags trat der Tod ein.

-< Aus dem Obduktionsbefund ist zu schließen, daß das Pferd

an Herz- und Lungenlähmung infolge von Herzerweiterung,

Endokarditis und Zerreißung der Sehnenfäden eines
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Zipfels der dreizipfeligen Herzklappe gestorben ist. Die

Sehnenfäden sind am freien Rande des der Herzscheidewand

gegenüberliegenden Ix'lappenzipfels abgerissen. Der freie Rand

der Klappe ist mit grieskorngroßen Verdickungen besetzt, die

vielleicht auf im Jahre 1902 überstandene Brustseuche zurück

zuführen sind. Richter.

Mitteilungen aus der Praxis.

Von Bezirkstierarzt Markert, Bergzabern.

(Wochenschrift für Tierheilkunde und Viehzucht, 51. Jahrg., Nr. 21.)

M. berichtet über mehrere Fälle, in denen abgeschluckte

Fremdkörper beim Rind Erkrankungen verursacht haben. Be

sonders interessant ist folgender: Ein Besitzer hatte versucht,

ein an Tympanitis erkranktes Rind durch Einführung des

Schlundrohres zu heilen. Bei einer raschen Bewegung des

Rindes entglitt ihm das Rohr und rutschte in die Tiefe des

Schlundes. Die Schlundsonde schien dem Tier keine besondere

Beschwerde zu machen. Bei der näheren Untersuchung konnte

der Bleiknopf des Rohres etwa handbreit unterhalb des Pharynx

im Schlunde gefühlt werden. Jeder Versuch, eine Extraktion

durch die Maulhöhle zu bewirken, mißlang. M. machte den

Pansenschnitt; die Magen-Wundränder wurden hierbei, um ein

Durchfallen der Futtermassen in die Bauchhöhle zu verhindern,

zur Muskel- und Hautwunde herausgezogen. Da ein Erfassen

des Schlundrohres nicht möglich war, so wurde nunmehr das

Rind gelegt. Hierdurch gelang es, den Fremdkörper zu fixieren

und zu extrahieren. Die Wunde in der Magenwandung wurde

mit Katgut geschlossen, ebenso verschloß M. die Wundränder

der Muskulatur und der Haut. Die Heilung erfolgte nach kurzer

Zeit; ein Nachteil für das Tier trat nicht ein.

G. Schmidt.

Untersuchungen über die Desinfektionskraft

des Antiformins.

Von Dr. F. Schmitt in Stettin.

(Zeilschr. f. Infeklionskr.‚ pnras. Krankh. u. Hyg. d. Hau". Bd. II, S. 211.)

Sch. stellte Versuche mit Antiformin an und fand, daß das

Mittel, in 5proz. wäßriger Lösung, neben hervorragender

reinigender und aufquellender Kraft auch eine sehr antiseptische

und desinfizierende Wirkung aufweist. Die frisch bereitete

5proz. Lösung tötet die verschiedenen tierpathogenen Bakterien

anscheinend sofort; 1 2—11'2 mm hohe Rasen des Tuberkelbazillus

verlieren ihre Infektionsfähigkeit nach zwei Minuten, das Aus

keimen von Milzbrandsporen wird schon durch eine 3proz.

Lösung verhindert, die Abtötung von Milzbrandsporen gelang

dagegen selbst nicht mit. 5 proz. Lösung in angemessener Zeit.

Unangenehme Wirkungen des Mittels bestehen darin, daß es

die Hände schlüpfrig macht und Ölfarben stark angreift. Die

Geruchsbelästigung ist mäßig. — Das Antiformin eignet sich als

Reinigungs- und Desinfektionsmittel für alle die Fälle, in denen

Milzbrand nicht in Betracht kommt. Richter.

Wochenübersicht über die medizinische Literatur.

Von Dr. P. Ich, Charlottenburg,

Königlicher Kreistierarzt.

Münr/n‘nrr Medizinische ll'oehenschn'fl Nr. 29.

Granulatlon des menschlichen Fettgewebes; von F. v. Verebäly.

(Beiträge zur klinischen Chirurgie, 54. Bd., 2. Heft.) Das

Fettgewebe ist danach geradeso an der Bildung der Granu

lationen beteiligt, wie jedes Bindegewebe. Wenn die Zellen

nicht mehr reagieren können, so wird das Fett entweder von

 

‘den hereinströmenden Gewebsflüssigkeiten gelöst oder durch

polynukleäre Wanderzellen und Bakterien weggeschaft.

Dieselbe Zeitschrift Nr. 30.

Untersuchungen an Schwimmern; von PrivatDoz. Dr. R. Kien

bück‘in Wien, Dr. A. Selig in Franzensbad und Dr. R. Beck

in Wien. Die Veränderungen am Herzen waren dreimal leichte

Arhythmie, in vier Fällen konnten über Mitralis oder Aorta

Geräusche nachgewiesen werden; sie beruhten wahrscheinlich

auf Herzmuskelerkrankung. Krehl findet, daß das unbedachte

Radfahren an minderwertigen Herzen der Jugend Verwüstungen

anrichtet, und daß durch diesen Sport der deutschen Armee

eine große Anzahl Wehrpflichtiger entzogen wird.

Dieselbe Zeitschrift Nr. 31.

Über haltbare feste Verbindungen einwertiger Phenole und deren

Vorzüge für die Praxis; von Dr. Engen Seel in Stuttgart. —

Das Gesamtergebnis vorstehender Untersuchungen läßt sich

kurz dahin zusammenfassen, daß die neuen Verbindungen, sowohl

die Doppelsalze des Phenols mit Phenolkalium als auch die

jenigen der Kresole mit. Kresolkalium, sich im allgemeinen hin

sichtlich ihrer Wirkung nicht anders verhalten, wie die Karbol

säure und die entsprechenden Kresole, da sie ja keine eigent—

lichen Phenolate oder Kresolate, sondern Doppelverbindungeu

von drei Molekülen Phenol bzw. Kresol mit nur einem Molekül

Kaliumphenolat bzw. Kaliumkresolat sind. Durch diese

Konstitution der Doppelsalze findet die Übereinstimmung in der

Wirkung mit der Karholsäure bzw. den Kresolen genügende

Erklärung. Wir haben also in diesen Doppelverbindungen

eigentlich kein neues Desinfektionsmittel, sondern nur die

allybewlihrten guten Mittel (die Karbolsliure ‚und: die Kresole)

in andei‘er Form, d. h. anderem ~Aggregationszustand, der es

ermöglicht, die betr. Präparate als haltbare Tabletten ver

wenden zu können; darin bestehen auch die Hauptvorzüge dieser

Verbindungen.

Deutsche llledixa'nische Wochenschrift Nr. 27.

Über eine neue Blulprobe; von Dr. Max Einhorn. —— Die

Untersuchung auf Blut hat an Bedeutung gewonnen, seitdem

Boas das Vorkommen von okkulentem Blut bei Magenkrebs als

ein beinahe konstantes Symptom gefunden hat. Es ist neuer

dings eine neue Blutprobe angegeben mittelst Benzidin. Eine

Messerspitze Benzidin wird mit 2 ccm Eisessig durchgemiseht und

stehen gelassen. Ein kleines Stückchen Kot, zirka erbsengroß, wird

mit 2 ccm Wasser durchgerührt und in dem Reagenzglas, mit

Wattept'ropf geschlossen, aufgekocht. 10 bis 12 Tropfen der

Benzidinlösung werden mit 2,5 bis 3 ccm einer 3proz. Wasser

stoifsuperoxydlö'sung versetzt. Drei bis vier Tropfen der ge

kochten Fäzesaufschwemmung werden dem Reagenz zugesetzt.

Bei Anwesenheit von Blut tritt eine grüne bis blaue Farbe auf.

Verfasser hat ein Reagenzpapier für Blutnachweis hergestellt

und zwar erstens ein Aloinpapier, zweitens ein Benzidinpapier.

Die beiden Reaktionen sollen ganz gleichmäßig wirken.

Dieselbe Zeitschrift Nr. 28.

Milchsäure In der Zerebrospinalflüsslgkelt. —— (Gesellschaft für

innere Medizin und Kinderheilkunde in Wien.) Die Unter

suchungen erstrecken sich auf 30 Fälle, 25mal wurden sie

positiv gefunden, bei tuberkulöser und epidemischer Meningitis,

bei Urämie und hochgradigern Hydrozephalus, fünfmal war sie

negativ und zwar in je einem Falle von Sepsis, beginnender

Meningitis, eitriger Otitis, Scarlatina und leichtem Hydrozephalus.
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Deutsche Medz‘xz‘nal-Zeitung Nr. 52.

Der Verkauf der ärztlichen Praxis verstößt gegen die guten

Sitten und ist deshalb nicht rechtswirksam. (Reichsgerichts

Erkenntnis.)

Dieselbe Zeitung Nr. 53.

Alkohol als Nahrungsmittel; von Prof. R. O. Neumann. Prof.

N eumann meint, das der Alkohol einmal insofern nützt, als

er imstande ist, daß Eiweiß vor der Verbrennung zu schützen,

er kann allerdings auch das Eiweiß zerstören. Die Giftigkeits

frage des Alkohols ist eigentlich eine Quantitätsfrage. Es gibt

auch andere Nahrungsmittel, wie wir aus der Nahrungder

Pferde wissen, welche bei einem Zuviel als Gift wirken.

Tagesgeschichte.

Anstellung und Besoldung der in öffentlichen Schlacht

höfen Preußens mit der Ausübung der Fleischbeschau

beauftragten Tierärzte.

Der Verein Preußischer Schlachthoftierärzte hat an den

Herrn Minister für Landwirtschaft eine Eingabe gerichtet, die

auch allen Ober- und Regierungspräsidenten zugestellt werden

ist, welche die unleugbaren schweren Mängel der derzeitigen

Stellung der Schlachthoftierltrzte in sehr zutreffender Weise

darlegt und hoffentlich ihre Wirkung nicht verfehlen wird, da

es in der Tat unumgänglich notwendig ist, hier Wandel zu

schaffen, so schwierig das auch gegenüber den Kommunen und

bei den außerordentlich verschiedenartigen Verhältnissen sein

mag. Der Inhalt der Eingabe läßt sich gekürzt in folgendem

zusammenfassen.

Die Tätigkeit des Schlachthoftierarztes hat durch die

Fleischbeschaugesetzgebung eine einheitliche Basis gewonnen.

Durch die preußischen Ausführungsbestimmungen ist die

Bestellung der Beschauer in öffentlichen Schlachthöfen den

Gemeindebehörden ausschließlich übertragen, gleichgültig, ob die

Verwaltung des Schachthofes in der Hand der Gemeinde oder

einer Innung oder von Privatpersonen liegt. Die Anstellungs

verh'ältnisse sind geregelt durch das Kommunalbeamtengesetz

vom 30. Juni 1899. Da der Schlachthof unzweifelhaft zu den

Betriebsverwaltungen zählt, so hat die Gemeinde keine Ver

pflichtung die Schlachthoftierärzte auf Lebenszeit anzustellen;

sie kann das aber freiwillig durch Ortsstatut, Gemeindebeschluß

oder im Ausnahmefalle tun. Nur denjenigen Schlachthof

tierärzten, denen auf Grund der Fleischbeschaugesetzgebung

den Ortspolizeibehörden zustehende Befugnisse behördlich über

tragen sind, muß Beamteneigenschaft eingeräumt werden. Un

berechtigterweise kommen viele Gemeinden, namentlich mittlere

und kleinere Städte, auch dieser Verpflichtung nicht nach. Vor

allem aber werden die Gemeinden diejenigen Schlachthoftierttrzte,

denen polizeiliche Funktionen nicht übertragen sind, um so

weniger lebenslänglich anstellen, als die Landespolizeibehörden

(nach ä 3 Absatz 2 der Ausführungsbestimmungen vom

20. März 1903) befugt sind, die Bestellung der Beschauer von

ihrer Genehmigung abhängig zu machen, wobei freilich durch

den Ministerialerlaß vom 24. März 1905 auch eine wünschens—

werte Ergänzung dahin getroffen ist, daß die Landespolizei

behörde auch gegen die Entlassung ein Einspruchsrecht erhält.

Die Betriebsverhältnisse in den öffentlichen Schlachthöfen sind

nun aber derartige, daß die Tierärzte sehr leicht in Konflikt

mit den Schlachteudcn kommen. Diesen Schwierigkeiten gegen—

 
über bedarf der Tierarzt eines zuverlässigen Rückhaltes, den

nur die feste Anstellung ohne Kündigungsrecht bietet.

Ein einziger Fehler, den ein Schlachthoftierarzt bei der

Fleischbeschau macht, kann ferner seine Entlassung und die

dauernde Ausschließung von der Ausübung der Fleischbeschau

zur Folge haben, was häufig die Vernichtung der Existenz be

deutet, da die Fleischbeschau auch für den praktizierenden Tier

arzt eine außerordentliche Bedeutung hat. Wenn auch der Staat

ein großes Interesse daran hat, sich bei der Bestellung der

Schlachthoftierärzte von deren Qualifikation zu überzeugen, so

hat er andrerseits auch die Verpflichtung, nach Bewährung des

Angestellten, demselben seine Stellung zu sichern, indem er eine

dauernde Anstellung vcranlaßt. Läuft einem bewährten Fleisch

beschauer ein Kunstfehler unter, so sollte derselbe nicht strenger

als andere Beamten behandelt werden; die Strafen sollten daher

mit der Verwarnung beginnen und sich zum Verweis, zur Geld

strafe und erst zuletzt zur Dienstentlassuug steigern.

Der Schlachthofleiter kann eine völlig ersprießliche Tätigkeit

nur dann entfalten, wenn er vollberechtigtes Mitglied der Ver

waltnngsdeputation des Schlachthofes ist. Nach der Städteordnung

für die östlichen Provinzen werden die Mitglieder solcher Ver

Waltungsdeputationen teils vom Bürgermeister aus der Zahl der

Magistratsmitglieder ernannt, teils von der Stadtverordnetenver

sammlung gewählt; besondere Ernennungen bedürfen der Fest

setzung durch Ortsstatut. Hierdurch ist der Gemeinde die

Möglichkeit gegeben, den Schlachthofleiter als vollberechtigtes

Mitglied in die Deputation zu entsenden. Zur Zeit des Erlasses

jener Städteordnung (1853) gab es die vielseitigen Betriebsver

waltungen, wie sie heute bestehen, noch nicht; deren Schaffung

hat die Anstellung technischer Oberbeamten als Leiter notwendig

gemacht, und diese Leiter müssen in engster Fühlung mit der

Verwaltungsdeputation stehen und in derselben ihre Erfahrungen

und Spezialkenntnisse persönlich zur Geltung bringen können.

Außer allgemeinen liegen dafür auch besondere Gründe vor;

denn der Schlachthof dient den Zwecken der Allgemeinheit. Die

besondere Erwerbsgruppe dagegen, welche den Schlachthof be

nützt, hat eine von der Meinung der Allgemeinheit meist ab

weichende Vorstellung von dem Zweck der Schlachthöfe. Die

Fleischer fassen ein städtisches Schlachthaus nur als eine Er

leichterung der Ausübung ihres Gewerbes auf, wie das die

„Deutsche Fleischerzeitung“ (Nr. 50 vom 29. 3. 1906) kurz dahin

ausspricht, daß die Schlachthofverwaltung nur die Magd des

Gewerbes sei. Diese Ansicht wird vielfach von den in der Ver

waltungsdeputation sitzenden Fleischermeistern vertreten, und

gerade demgegenüber ist die Stärkung der Stellung des Schlacht

hofleiters notwendig. Der Staat hat ein großes Interesse daran,

weil ein Schlachthofleiter als unabhängiges Deputationsmitglied

eine ungleich größere Gewähr für die Durchführung der vom

Staate geordneten Fleischbeschau bietet.

Die Schlachthoftierärzte nehmen ferner in vielen Gemeinden

nicht die Stellung ein, welche ihnen, ihrer Vor- und Ausbildung

zukommt. Die städtischen Beamten gliedern sich in obere Ge

meindebeamte, Subaltern- und Unterbeamte. Zu den ersteren

zählen Oberf‘örster, Baudirektoren, Schulinspektoren, Gasanstalts

und Wasserwerksdirektoren. Bauinspektoren, Ärzte usw. Es

kann keine Frage sein, daß auch die Schlachthoftierärzte gemäß

ihrer Ausbildung den oberen Gemeindebeamten zuzurechnen sind.

Die Besoldungsverhältnisse der Schlachthoftierärzte sind

vielfach durchaus unzulänglich, nicht bloß in kleinen, sondern

‘t.
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auch in großen Gemeinden. Es besteht ein schreiendes Miß

verhältnis zwischen den Besoldungen und den amtlichen Auf

gaben. Vielfach bleiben die Bezüge der definitiv angestellten

Schlachthoftierärzte beträchtlich hinter den Besoldungen sub

alterner Beamten gleichen Dienstalters zurück. Es fehlt das

Verständnis für die Tätigkeit des Tierarztes, und man kennt

den Maßstab für die Bewertung seiner Tätigkeit nicht. Dieser

ist aber mit dem Fleischbeschaugesetz gewonnen worden in den

behördlich festgesetzten Gebühren für die Untersuchung ge

schlachteter Tiere außerhalb der Schlachthäuser. Will man

danach die Besoldungen der Tierärzte an vielen Schlachthöfen

berechnen, so bleiben sie enorm zurück. Die Gemeindever

tretungen meinen vielfach irrtümlich, daß das Gehalt des

Schlachthoftierarztes die Rentabilität des Schlachthofes be

einflusse. Dies ist aber durchaus nicht der Fall, da die Ge

meinde befugt ist, für die Benutzung der Anstalt sowohl wie

für die Untersuchung des Fleisches Gebühren zu erheben; die

Rentabilität ist also ausschließlich von der Bemessung der Ge

bühren abhängig. Die wenigsten Schlachthöfe tragen bei der

Etatsaufstellung der Notwendigkeit Rechnung, den Fleisch

beschauetat'vom Verwaltungsetat zu trennten; es werden meist

nur Gebühren unter der Bezeichnung Schlachtgebühren erhoben,

aus denen auch das Gehalt des Schlachthoftierarztes bestritten

wird. Dieses Verfahren ist durchaus unzulässig, da vielmehr

alle Erfordernisse der Fleischbeschau ohne Inanspruchnahme

der Schlachthofbenutzungsgebühren aus den besonders zu er

hebenden Fleischbeschaugebühren zu bestreiten sind. Zu den

Bedürfnissen der Fleischbeschau gehört aber auch das Gehalt

der Tierärzte, Pensionen und Hinterbliebenengelder, auch Ver

trctungskosten, welche die Gemeinden vielfach nicht tragen

wollen. Es kommt dabei auch nicht darauf an, ob die Stadt

gemeinde leistungsfähig ist, da das Gehalt nicht von der Ge

meindekasse, sondern durch Gebühren für die einzelnen Unter

suchungen aufgebracht wird. Freilich werden in kleinen Ge

meinden auch die Untersuchungsgebühren noch nicht ausreichen,

um dem Tierarzt eine unabhängige Existenz zu sichern; der

selbe wird vielmehr auf tierärztliche Praxis angewiesen bleiben.

Diese wird ihm denn auch in der Regel von der Gemeinde auf

dem Papier gestattet, in Wirklichkeit aber dadurch unmöglich

gemacht, daß seine Dienstzeit den ganzen Tag in Anspruch

nimmt. In vielen kleinen Gemeinden ist dem Tierarzt eine

Uutersuchungszeit vorgeschrieben von 10—12 Stunden, während

er den Dienst in 4 Stunden ohne Schädigung der Metzger er

ledigen könnte, wobei eine derartige Beschränkung auch noch

den Schlachthofbetrieb billiger gestalten würde.

Die Schlachthoftierärzte sind in ihrem Berufe vielen Gefahren

ausgesetzt. Die Fürsorge bei Unfällen steht aber hinter der

jenigen zurück, die das Gewerbeunfallversicherungsgesetz vor

schreibt. Das Rcich und der preußische Staat haben durch die

Gesetze vom 18. Juni 1901 bzw. 2. Juni 1902 die günstigeren

Verhältnisse des Gewerbeunfallversicherungsgesetzes auf ihre in

unfallversicherungspflichtigen Betrieben beschäftigten Beamten

ausgedehnt.

Auf Grund dieser Darlegungen stellt der Verein folgende

Postulate auf:

l. Den mit der Leitung der Fleischbeschau beauftragten

Schlachthoftierärzten sollen allgemein die den Ortspolizeibehörden

zustehenden polizeilichen Befugnisse übertragen werden. Die

Bezirksregierungen sollen darüber wachen, daß diesen Schlacht

 

 

hoftierärzten die Qualität öfl‘entlich-rechtlicher Beamten bei

gelegt werde. '

2. Die Regierungen sollen das ihnen zurzeit zustehende

Einspruchsrecht gegen die Anstellung derjenigen Schlachthof

tierärzte, welchen obrigkeitliche Befugnisse zurzeit nicht über

tragen werden, aufgeben, wenn sich die Anzustellenden innerhalb

einer bestimmten Zeit bewährt haben.

3. Bei Verfehlungen soll ein Disziplinarverfahren wie gegen

unmittelbare und mittelbare Staatsbeamte Platz greifen, in welchem

je nach der Schwere des Vergehens nicht nur auf Dienst

entlassung, sondern auch auf Verwarnung, Verweis oder Geld

strafe erkannt werden muß.

4. Den Schlachthofleitern soll allgemein Sitz und Stimme

in der Verwaltungsdeputation verliehen werden.

5. Die Schlachthoftierärzte sollen allgemein den oberen Ge

meindebeamten zugezählt werden.

6. Die Bezirksregierungen sollen die Gemeinden anhalten,

bei Aufstellung der Etats der Schlachthöfe die Trennung der

Einnahmen aus Untersuchungsgebiihren und aus Schlachthof

benutzungsgebühren streng durchzuführen und die Fleischbeschau

gebühren so hinreichend zu bemessen, daß sie zu einer im Ver

gleich mit den staatlich festgesetzten Untersuchungsgebühren

angemessenen Besoldung des Schlachthoftierarztes, zuVertretungs

kosten usw. ausreichen.

7. Den mit der Befugnis zur Ausübung von Privatpraxis

angestellten Tierärzten muß durch Einschränkung der Beschau

zeiten (g 24 der Ausführungsbestimmungen vom 20. 3. 1903) auch

die Möglichkeit zur Ausübung dieser Praxis gewährleistet werden.

8. Die Schlachthoftierärzte sollen bei Unfällen derjenigen

Fürsorge teilhaftig werden, deren sich die Reichs- und preußischen

Staatsbeamten im gleichen Falle zu erfreuen haben. S.

internationaler Kongreß für Hygiene und Demographie.

Der Kongreß ist unter Anteilnahme aller Kulturländer und

mit einer Mitgliederzahl von 3800 überaus glanzvoll verlaufen.

Die Geschäftsleitung, in der namentlich der Präsident des

Gesundheitsamtes Dr. Bumm, der vortragende Rat im Kultus

ministerium Dr. Eilsberger und der Generalsekretär Oberstabs

arzt a. D. Dr. Nictner hervorgetreten sind, hat Bewunderungs

würdiges geleistet. Einmütigen Beifall hat namentlich auch die

Leitung des Kongresses durch den Präsidenten Prinzen

Schönaich-Carolath gefunden.

Unter den Mitgliedern des Kongresses wie unter den

Delegierten haben sich sehr zahlreiche Tierärzte des Inlandes

und Auslandes befunden. Geheimrat Dammann war Vize

präsident einer Sektion. Vorträge sind u. a. gehalten worden

von Direktor Arloing-Lyon, Geheimrat Prof. Dr. Ostertag,

Veterinärrat Dr. Foth, Polizeitierarzt Borchmann. Der Er

öfi‘nungssitzung wohnte in Vertretung der Kaiserin Seine Kaiser

liche Hoheit der Kronprinz bis zum Schlusse bei. Begrüßt wurde

der Kongreß u. a. von der Berliner Akademie der Wissenschaften

und den Rektoren der Universität, der technischen und der tier—

ärztlichen Hochschule. Das wissenschaftliche Material war

allzureichlich. Eine Berichterstattung über den Kongreß ist

hier untunlich.

Uniform der künftigen Veterlnäroftlziere.

Da allgemein als sicher angenommen wird, daß spätestens

mit dem Etat für 1909 die Bildung des Veterinäroftizierkorps

vollzogen werden wird, so schicken sich die heutigen Veterinäre
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verständlicherweise in Geduld und warten den angegebenen

Zeitpunkt ab. Vielleicht wäre es aber doch ganz gut, diesen

oder jenen Punkt rechtzeitig vorher zu erörtern; denn wenn

erst die vollendete Tatsache vorliegt, dürfte es zu spät sein,

Wünsche zu äußern. Da wäre es z. B. von Interesse, zu wissen,

ob die heutige Uniform den allgemeinen Wünschen entspricht.

Zweifellos ist dieselbe im großen und ganzen recht kleidsam

und praktisch; aber in Einzelheiten wären doch vielleicht Ab

änderungen nützlich und wünschenswert. Die Farbe der

Epaulettenfelder dürfte nicht allgemeinen Beifall finden. Auch

ist es fraglich, ob der schwarze Kragen sich praktisch bewährt,

da er schnell genug unansehnlich werden dürfte, während er

neu allerdings recht gut aussieht. Man hat z. B. an die grüne

Farbe gedacht, die ja bisher als Kragenfarbe in der Armee,

von einem Kürassierregiment abgesehen, noch nicht angewendet

ist. Für den Wati‘enrockkragen wäre freilich auch noch ein

Litzenschmuck erwünscht. Es wäre nicht uninteressant, wenn zu

dieser Frage geeignete Äußerungen erfolgten.

Tlerärzte für Deutsch-Ostafrika.

Herr Udo Post bemerkt in einem Artikel über die wirt

schaftlichen Eisenbahnerkundungen in Deutsch-Ostafrika (Deutsche

Kolonialzeitung vom 31. August 1907) folgendes: „Erst wenn

die Viehseuchen niedergekämpft sind und eine so ausgedehnte

Viehhaltung möglich wird, daß der Acker gedüngt, und der

Pflug bespannt werden kann, darf dem Eingebornen mit Hoff

nung auf Erfolg ein neues Kultursystem zur Pflicht gemacht

werden. Da kann nur der Wirtschaftsinspektor und der Tier

arzt _helfen, und daher ist vor allem andern zu verlangen, daß

zu jedem Biazirksämt und zu jeder Militärstation Tierärzte

kommen“. Zu dieser bemerkenswerten Ausführung kann ich

hinzufügen, daß auch der Herr Staatssekretär des Kolonialamts

persönlich schon vor seiner Ausreise der Meinung war, daß nicht

allein Südwestafrika, sondern auch Ostafrika ein Feld für die

tierärztliche Tätigkeit sei. Vielleicht wird die inzwischen

gewonnene eigne Kenntnis dieses weiten Gebietes Exzellenz

Dernburg in dieser Ansicht bestärkt haben. Hoffentlich

werden dann auch die Mittel gefunden, um tüchtigen Tierärzten

eine ausreichende Existenz zu sichern und sie so für die Er

füllung der an sich so interessanten Aufgabe anzulocken.

Die Medlzin Im Kultuemlnlsterlum.

Der Ausschuß der preußischen Ärztekammer hat an den

Kultusminister eine Eingabe gerichtet, daß die Leitung der

Medizinalabteilung im Kultusministerium einem ärztlichen vor

tragenden Rat als Ministerialdirektor und ebenso die Leitung

der wissenschaftlichen Deputation für das Medizinalwesen einem

ärztlichen Mitgliede übertragen werden solle. In der Be

gründung wird, was unzweifelhaft historisch sehr interessant

ist, hingewiesen auf eine Kabinettsorder Friedrichs des Großen,

wodurch derselbe seinen Leibarzt Dr. Cothenius zum Präsidenten

des Collegium medicum ernennt, und wo es heißt: „Es hat Mich

gewundert, aus Eurem Bericht vom 30. Januar zu ersehen, daß

der beim Kammergericht gestandene Präsident v. Reboeur zu

gleich die Direktorstelle beim Obercollegio medico gehabt hat.

Wie schickt sich denn ein Justizmann zu dem medizinischen

Fach? Davon versteht er ja nichts und soll auch keiner der

gleichen wieder dabei gesetzt werden; vielmehr gehört dazu

ein guter und vernünftiger medicus.“

 
Wenn die preußischen Ärztekammern den Wunsch aus

sprechen, einen Mediziner zum Leiter der Medizinalabteilung

ernannt zu sehen, so werden sie diesen Wunsch erwogen haben,

und es ist nicht Sache anderer, sich einzumischen. Aber, auch

die Ansicht Friedrichs des Großen in allen Ehren, es muß doch

darauf hingewiesen werden, daß sich oft Juristen als Leiter

auch im wesentlichen wissenschaftlicher Institutionen mehr her

vorgetan haben als Männer der Wissenschaft. So wird niemand

bestreiten wollen, daß z. B. das kaiserliche Gesundheitsamt

unter seinem ersten ärztlichen Leiter sich keineswegs des

jenigen Beifalls auch in ärztlichen Kreisen erfreute und noch

weniger sich diejenige allgemeine Geltung zu erringen ver

mochte, wie sie ihm unter seinem zweiten Direktor, dem Juristen

Köhler, alsbald zugefallen ist. Eins wird man jedenfalls zu

geben müssen: die Unbefangenheit und Objektivität der Leitung

ist bei einem Juristen bestens aufgehoben. Das zu konstatieren

erfordert die Gerechtigkeit. S.

Verhlelht dem aus dem Dlenst geschledenen Professor sein Titel?

Es wird jedermann einigermaßen verwunderlich erscheinen,

wenn überhaupt die Frage aufgeworfen wird, ob jemand, der

Professor gewesen ist, sich nach dem Ausscheiden aus seinem

Amte auch weiter so nennen darf. Denn bisher ist es überall

nicht bloß bei Professoren, sondern bei allen Beamten als selbst

verständlich angesehen und gehandhabt werden, daß dieselben

auch im Ruhestande den mit ihrem ehemaligem Amte verbundenen

Titel weiterführen. Es ist daher fast unbegreiflich, daß dieses

Recht neuerdings einem Professor bestritten werden ist, und zwar

dem Professor Dr. Koßmann, einem bekannten Frauenarzt zu

Berlin. Derselbe war in Heidelberg Professor der Zoologie und

ist erst später zur Medizin übergegangen, die er jetzt privatim

ausübt.*) Die Berechtigung zur Führung des Titels wurde ihm

bestritten mit der eigentümlichen Begründung, daß das Publikum

in den Glauben versetzt werden könne, Herr Koßmann führe

den Professortitel -als Auszeichnung für medizinische Leistungen.

Es erinnert das an den seinerzeit vom Gericht anerkannten An

spruch von ärztlicher Seite, daß ein als Dr. phil. approbierter

Zahnarzt gehalten sein sollte, sich nicht schlichtweg Doktor zu

nennen, damit man nicht glaube, er habe den Dr. med. Gegen

über diesen eigenartigen Ansprüchen sollte man sich von vorn

herein auf den allgemeinen Standpunkt stellen, daß jeder Professor

oder Doktortitel denselben Wert hat wie der andre, und die

Mediziner durchaus nicht berechtigt sind, den ihrigen als etwas

Besonderes zu betrachten. Bei dem gegen Herrn Koßmann

erhobenen Anspruch kommt noch dazu, daß derselbe keineswegs

nur Titularprofessor, sondern Amtsprofessor gewesen ist, 1md

daß es viele Leute geben wird, welche auch den medizinischen

Titularprofessor unter den Amtsprofessor rangieren. Herr

Koßmann hatte, um der Sache ein Ende zu machen, gegen sich

selbst Strafanzeige erstattet, und das Berliner Landgericht II

hat seine Berechtigung zur Weiterführung des Professortitels

in vollem Umfange anerkannt.

Auch für den tierärztlichen Stand ist der Fall von Interesse.

Denn auch hier gab es und gibt es Fälle, wo Herren von der

Tätigkeit als Professor zurückgetreten sind, so früher der De

partementstierarzt von Wiesbaden Professor Leonhardt und

jetzt der Kreistierarzt von Angermünde Professor Peter. Der

 

*) Prof. Koßmann ist in diesen Tagen an einer Blutvergiftung

gestorben.
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selbe war Professor extraordinarius in Breslau und behält diesen

Titel so gut wie jeder Regierungsrat a. D.; er kann den Ge

brauch dieses Titels auch dienstlich verlangen, wie hier gegen

über einer auch unter uns aufgetretenen Anzweiflung konstatiert

werden mag. S.

' Berichtigung.

vom Tierarzt R0 s en ple n t e r, Gelsenkirchen-Ueckcndorf.

Leiter des städt. Schlachthoi'es II.

In Nr. 15 der B. T. W. Jahrgang 05 schrieb Dr. Göhler in

einem Artikel „Kommunaltierärztliche Besoldung“ betitelt, daß

die „Besoldung der Schlachthoi‘mspektorstelle in Ueckendorf von

3000 M. an den Wenigstnehmenden jetzt wieder auf ‘2400 M.

herabgesetzt worden ist“. Gegen letzteren Ausdruck, der meine

Übernahme der betreffenden Stelle in wenig günstigem Lichte

erscheinen ließ, wandte ich mich pflichtgemäß, da Dr. G. mit

mir in derselben Stadtverwaltung tätig war, zunächst an meinen

Dezernenten mit der Bitte, zu veranlassen, daß Dr. G. an

derselben Stelle, wo er Unwahres berichtet hatte, dasselbe wieder

richtig stellte. Meiner Bitte fügte ich ausdrücklich hinzu: „Da

Dr. G. mir persönlich völlig fremd ist (ich hatte etwa seit

14 Tagen die Stellung inne!), so muß ich annehmen, daß er

diese Äußerung nur im allgemein tierärztlichen Standesinteresse

getan hat, und nicht persönlich gegen mich gerichtet; es möchten

dem Dr. G. dieserhalb auch keine weiteren Schwierigkeiten be

reitet werden“. Der Dezernent für den Schlachthof nahm die

weitere Verfolgung der Sache in die Hand und. das war meine

ganze „Denunziation“, wie es Dr. G. in dem neuerlichen Artikel

(Nr. 38 d. B. T. W.) zu nennen beliebt.

Der wahre Sachverhalt über meine damaligen Verhandlungen

mit der hiesigen Stadtverwaltung betreffend Übernahme der

fraglichen Stellung ist kurz folgender: Mein Vorgänger Dr. D.

suchte, da ihm plötzlich eine staatliche Stellung angeboten wurde,

auch sofort einen „Vertreter, der eventuell Aussicht hat, Nach

folger zu werden“. Ich meldete mich beim Dr. D. persönlich,

dieser empfahl mir, sogleich mich auch dem'Dezernenten vor

zustellen und mein Gesuch dort vorzubringen. Der Dezernent

erklärte mir u. a. auf meinen Vorhalt über das geringe

Gehalt (2400 M. neben freier Wohnung, Licht und Heizung

im Werte von 600 M.), daß dies auch das Anfangsgehalt

meines Vorgängers gewesen wäre und wegen der

Dringlichkeit der Sache augenblicklich nichts anderes

gewährt werden könnte, da sonst erst wieder langwierige

Verhandlungen mit der Schlachthof-, Finanzkommission usw.

entstehen würden; nach Übernahme der Stellung könnte ja über

meine diesbezüglichen Wünsche verhandelt werden und bei Be

währung könnte ich mit Bestimmtheit darauf rechnen, daß in

kurzer Zeit eine namhafte Aufbesserung des Gehaltes erfolgen

würde. Kaum eine Stunde haben diese Verhandlungen in Au

spruch genommen, dann erfolgte meinerseits nur noch die offizielle

schriftliche Bewerbung, schon zwei Tage später erhielt ich per

Telegramm von der Verwaltung die Stelle zugesagt und trat

ich diese auch schon acht Tage später hier an.

Aus dem Gesagten geht hervor, daß ich als Nachfolger in

einer Stellung mich mit dem für diese Stelle festgesetzten

Anfangsgehalte begnügen mußte, weil ich keine im Kommunal

dienste als „Beamter“ verbrachten Dienstjahre in Anrechnung

bringen lassen konnte, da ich während meiner fast zweijährigen

(nicht „mehrmonatlicheni“) Tätigkeit als Assistent am städtischen

Schlachthof in Oberhausen nicht „Beamter“ gewesen war; also eine

 

Sache, die schon immer früher und auch noch heute täglich von den

Stadtverwaltungen geübt wird! — Weiter ergibt sich, daß die

baldige Gehaltsaufbesserung gewissermaßen schon zugesagt war,

ehe ich die Stellung hier übernahm, und nicht etwa ist diese

Besserstellung auf Grund des Artikels von Dr. G. erfolgt oder

gar als Folge seiner „Denunziation“ anitusehen, wie G. anale

nehmen scheint. ‘— Ferner ist unrichtig, was ohne große Phantasie

zwischen den Zeilen gelesen werden kann, daß nämlich meine

„Denunziation“ etwa der Anlaß gewesen sei, den Dr. G. aus‘

dem städtischen Dienste in Gelsenkirchen zu entlassen, wie ja

seine noch Zweijährige spätere Tätigkeit in der Stadt am besten

beweist. Wo endlich eine -‚‘,in‘vidia“ auf Dr. G. meinerseits

hätte gewesen sein sollen, ist mir vollständig unklar, da ich zu

der fragliche'n Zeit weder den Mann noch seine Stellung kannte,

so daß ich auch auf beide nie „neidisch“ sein konnte und auch

nie später gewesen bin. Schließlich stelle ich noch mit Genug

tuung fest, daß die Metzger gelegentlich meines Abzuges

(Assistent!) aus Oberhausen „Freudenfeste“ gefeiert haben

sollen, was mir bislang unbekannt gewesen war und worüber

ich deshalb auch nicht gut „ärgerlich“ gewesen sein konnte;

anderenfalls hätten mich auch derartige Feste unberührt lassen

müssen, weil ich mir nur bewußt bin, an jeder Stelle und zu

jeder Zeit meine Pflicht getan zu haben.

Dies zur Steuer der Wahrheit; im übrigen wird in diese!‘

Angelegenheit, da Form und Inhalt des Artikels „Mißstände“ in

Nr. 38 der B. T. W. eine offensichtliche Beleidigung für mich

enthält, das Gericht das letzte Wort zu sprechen haben.

Verein Pfiilzer Tierärzte.

Die 65. Jahresversammlung fand am Samstag, den 10. August

d. J. in Landau statt.

Nach Besichtigung der städtischen Schlachthofanlagen und

Einnahme eines Frühschoppens begannen um 10‘/, Uhr pünktlich

die Verhandlungen im oberen Saalc des Schwanenhotels.

Anwesend waren als Regierungskommissar der K. Kreis

tierarzt Marggrai'f, ferner die Mitglieder Bitsch, Feil, Wei

gand, Friedrich, Dr. Ohler, Dr. Musterle, Mattern, Mahler,

Reinhermmer, Zimmer, Schermer, Matt, Ehrensberger,

Frick, d‘Alleux, Löffler, Semmler, Eckhardt, Sauer,

Mayer, Bress, Eckart, Thomas, Engel, Hirsch, Rohr,

Heuberger, Müller, Höfile, Markert, Zlx, Avril und Oehl.

Als Gäste die Herren Dr. liackmund-Würzburg, Hauck-Sult

bach a. S., Heckmannludwigshafsn, Lohr und Gaberdan

Kusel, Oberveterinär Wildhageu und Unter"stcrinär Oschmaun

Landau.

Entschuldigt haben sich die Herren Bauwerker, Hengeh,

Kohl, Witzigmann, Geiger und Steinbrenner.

Nach einer herzlichen Begrüßungsansprache seitens des Vor

sitzenden Heuberger an die Versammlung gab derselbe bekannt,

daß Herr Kreistierarzt Marggraff von der Königl. Regierung als

Kommissar zu den Verhandlungen ahgeordnet worden ist.

Vor Eintritt in die Tagesordnung widmete der Vorstand

dem im April d. J. verstorbenen Ehrenmitgliede des Vereins

Distriktstierarzt Friedrich Hauck in Bad Diirkheim einen warmen

Nachruf und ersuchte die Anwesenden dem Verstorbenen durch

Erheben von den Sitzen ein stilles Gedenken zu weihen.

Aus dem Geschäftsber i chi. geht hervor, daß der Mitglieder

stand durch Wegzug der Kollegen Junck er-Kleinbockenheim

nach Hamburg, Rahm—Pirmasens nach Deggendorf und Reuscheh

Wolfstein nach Stromberg von 56 ordentlichen Mitgliedern auf 53 ge—

sunken ist; neu aufgenommen wurden die Herren Korpsstabsveterinär

a. D. E hrens be rger in Kirchheimbolanden, Stadttierarzt G aberdan

in Kusel und Tierarzt Harfe! in Kleinbockenheim, so daß heute der

Verein wieder 56 ordentliche, 2 außerordentliche (Regierungsrat

Feist in Straßburg und Tierarzt Reuschel in Stromberg) und
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3 Ehrenmitglieder (Geheimrat Dr. Lydtin, Landstallineäitätxäf Bau

werker und Kreistierarzt Louis) zählt.

Aus Anlaß der Allerhöchsten Auszeichnung durch Verleihung

des Verdienstordeus vom hl. Michael an Herrn Kreistierarzt Marg

graff und der goldenen landw. Vereinsmedaille an Herrn‘ Land

stallmeister Bauwcrker beglückwünschte der Vorsitzende die

beiden Heben durch eine warme Ansprache, worauf Herr Kreis

tlerarst Mai‘g‘gi‘aff sofort dankend antwortete und die anwesenden

Kollegen zu treuer pflichteit'rig’ei' Arbeit im Interesse der All

gemeüheit ehnuntettd.

Der Vei-liinsz'riisschuii trat im Laufe des Jahres einmal zu‘

iammeri, iim im Auftta3‘ der’ Königl. Itegiciuhg sich über den Reichs‘

apothekengesetz'entwurf äutathtlibli ‚nur äußern. Au die jungen

Kollegen wurde ein Apoll zum Beitritt in den Üntt‘istützungsverein

für die Hinterbliebenen bayerischer Tierärzte gerichtet;~ ferner

wurde Anregung gegeben zum Beitritt in die Produktiv- und

Konsumgenossenschaft Deutscher Tierärzte zu Posen.

Nach dem Kassenberichte des Rechners betrugen die Einnahmen

im letzten Jahre 476,62 M., die Ausgaben 275,72 M., so daß heute

ein Kassenbestand von 200,90 M. zu verzeichnen ist.

Die nächste Jahresversammlung soll in Homburg ab

gehalten werden.

In den ständigen Ausschuß wurden Heuberger, Müller,

Rohr, Engel und Thomas gewählt.

Nach Erledigung der geschäftlichen Angelegenheiten ging man

über zum zweiten Punkt der Tagesordnüng: „Außerordsntllehc Fleisch

bsschsu“, worüber Semmler-Zweihrüelum ausführlich referierte. Er

berührte folgende Punkte:

l. Kontrolle bei de!‘ Schlachtung der Tiere, bei der Aufbe«

wahrung, dem Transport und de'r Verarbeitung des Fleisches.

2. Kontrolle des eingeführten Fleisches, besonders Überwachung

des Vertriebes notgeschlachteter Tiere (Mitteilung der Ortspolizei

behörde des Schlachtortes an die Ortspolizeibehörde des Einfuhr

ortes).

3. Errichtung von Freibänken auf dem Lande bzw. ortspolizciliche

Vorschriften für den Vertrieb des im Nahrungs- und Genußwert

erheblich herabgesetzten Fleisches.

4. Beaufsichtigung der Laienfleischbeschauer durch alle Tier

ärzte, denen eine Ergänzungsbeschau übertragen ist.

5. Beschränkung der zur Ausbildung bestimmten Schlachthöfe

auf die modern eingerichteten, besonders in der Pfalz.

An den Vortrag knüpfte sich eine lebhafte Debatte, die darin

zusammengefaßt werden kann, daß eine sogenannte außerordentliche

Fleischbeschau im Sinne oben angedeuteter Grundsätze wünschens

wert wäre.

Zum dritten Punkt der Tagesordnung sprach Dr. Ohler-Neustadt

über die Einwirkungen der Kastration auf Bau und Ent

wicklung des Organismus und führte ungefähr folgendes aus:

Da durch die Kastration der Geschlechtscharakter wohl be

einträchtigt, aber niemals ganz aufgehoben werde, schickte er eine

kurze Betrachtung über die primären und sekundären Geschlechts

merkmale voraus.

Wenn man das Kleingewebe dem übrigen Körper (Soma) gegen

über stelle, so laute der Satz, den Virchow vertrat „die Keimdrüse

ist Ursache aller Geschlechtsunterschiede, Soma selbst hat kein

Geschlecht, es bekommt von der Keimdrüse durch chemische und

nervöse Einwirkung den Geschlechtscharakter.“

Nach anderer Ansicht habe das Soma selbst auch ein Geschlecht,

jede Zelle trage von vornherein den männlichen oder weiblichen

Typus in sich.

Die Einwirkung der Keimdrüsen auf das Soma könne man am

deutlichsten aus den Folgen der Kastration erkennen, die er ver

gleichend zwischen Mensch und Tier behandeln wolle, weil letztere

Beobachtungen vielfach auf Grund der ersteren gemacht worden seien.

So alt auch die Kastration sei, so wenig finde man in früherer

Zeit außer allgemeinen Beobachtungen etwas, was wissenschaftlich

die Einwirkung derselben auf den Organismus bespreche. Der

Zweck der Kastration beim Menschen war im Laufe der Zeit ein

verschiedener z. B. um Sklaven zu machen, zur Ergänzung von

Sopranisten und in neuerer Zeit zu Heilzwecken. Die Kastration

der Tiere sei jüngeren Datums und erst durch die Beobachtung an

 

Sklaven, daß diese fügsam und mutlos werden, ausgeführt werden.

lh‘a‘cl‘r Anführen mehrerer Stellen der älteren Literatur, wo die

Operation Eiwähnung fand, ging Ohler auf die verschiedenem Ein

wirkungen näht?! ein.

1. Knochenbau. Die Gliedmaßen verlängern sich bei Mensch

Wie Tier nach der Kastratiotr'. Die Verknöchcrung knorpeliger

Nähte und Epiphysenscheiben werden durch die Kastration verzögert,

wie durch ang@führte Versuche bestätigt werde.

2. Fettansatz. Beim Menschen entstehe keine besondere Neigung

zum Fettansatz; beim Tiere erst dann, wenn es zu keiner Arbeits

lcistung verwendet werde und ihm die entsprechende Bewegung

überhaupt fehle.

8. Epidermoidalgebilde. Entwicklung eines reichlichen Kopf’

haares nach der Kastration beim Menschen usw. Stärkere Haar

bildüng nach eignen Versuchen bei kastrierten Katzen, Stieren

Schafen (Verluste der feineren Wollenkräuselung) längere Federn

bei Kapilflncn. Längerwer‘den der Sporen. Letztere Veränderung

auf den sekundären Geschlechtscharakter bleibe ganz aus, wenn

auch nur ein kleinerer Teil eines Hoden zurückgeblieben sei.

4. Schwund der Prostata und Samenblasen bei Mensch und

Tier gleich. , ‚

5. Muskulatur. Stärkere Muskelkraft beim unverletzten Tiere.

Nach der Kastration verlieren sich unangenehme Eigenschaften des

Fleisches (Geruch). Die Hcrzmuskulatur wird nach Sellhein bei

Kapaunen geringer.

6. Stimme. Knabenstimmen — Ausfall leidenschaftlicher Laute

beim Tiere, Nichtkrähcn der Kapaune.

7. Brunstdrüsen, stärkeres Wachstum beim Menschen nach der

Kastration — stärkeres Wachstum beim Tiere, Milchabsonderung.

8. Schädel und Gehirn. Ohler kam auf die Gallsche Lehrebeim

Menschen und Tier zu sprechen, die Veränderungen des Kleinhirnes,

dessen Verhältnis zum Großhirn, die dadurch bedingte Veränderung

auf die Schädeldecke, auf das Gewicht des Gehirnes bei kastrierten

und unverletzten Tieren derselben Gattung.

9. Einwirkung auf den Geisteszustand (hier eilte Ohler der

Zeit wegen etwas rasch dem Schlusse zu). Vorkommen von

Geisteskrankheitcn nach der Operation beim Menschen, häufigercs

Entstehen des Dummkollers beim Wallachcn als beim Hengste

und Stute.

Aus dem Gesagten ergebe sich, daß die Keimdrüsen die

sekundären Geschlechtsmerkmale nicht machen, aber fördern

könnten.

Zum nächsten Punkt „Zufälle bei Rotlaufsehutzimpfungen, Ins

besondere hinslchtllch Schweineseuche“ erstattete Distriktstierarzt

Sauer-Edenkoben ein Referat, das allgemeines Interesse in An

spruch nahm.

Referent erwähnte einleitend das Wesen der Rotlaufimpfnng,

speziell der Simultanimpfung, streifte die technischen Zufälle bei

dem Impfverfahren, um nach Zitierung einiger Bitt—Notizen, die sich

auf Kombination von Schweinerotlauf und Schweineseuche beziehen,

die eigenen Erfahrungen eingehender zu besprechen.

In einer Gemeinde starben von 6 simultan geimpften vorher

völllg gesund scheinenden Schweinen sämtliche, die einen nach

14 Tagen, die anderen nach 4 Wochen — an typischer Schweine

seuche.

In einer zweiten Gemeinde gingen von 42 simultan geimpften

Tieren 13 ein, alle an Schweineseuche.

In einer dritten Gemeinde gingen von 70 gcimpften Schweinen

4 Wochen nach der Impfung 2 innerhalb zwei Stunden zugrunde —

ein Stück hatte Rotlauf und. wurde von Höchst entschädigt, ein

Stück hatte typische Schweineseuche.

Die Erwähnung der pathologisch-anatomischen Veränderungen

mag hier übergangen werden.

Die Diagnose war vom Referenten, von Höchst und schließlich

von der königl. bayerischen tierärztlichen Hochschule München cin

wandfrei festgestellt.

Verfasser betonte, daß an der Hand der klin. Beobachtung und der

pathologisch-anatornischen Besichtigung der Feststellung ob Rotlauf

oder Schweineseuche nicht immer leicht ist, es gehört dazu mikro

skopische Untersuchung, Züchtung auf Nährböden und Impfung. Die

Angriffe, die von verschiedenen Kollegen gegen die Impfstofiabriken
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quoad Konstatierung von Schweineseuche und Ablehnung einer Eut

schitdigung erhoben worden sind und noch werden, sind nach dem

Referenten nicht nur erst berechtigt, sondern sprechen dafür, daß

unsere Kenntnisse hinsichtlich Schweineerkranknngen noch lange

nicht auf der Höhe der Zeit stehen und zur Mäßigung zwingen.

lmpfverlusten der bezüglichen Art kann entgegengetreten

werden durch sorgfältige Auswahl der Impflinge, Vermeidung be

kannter Schweineseuchegehöfte, nicht zu früher Beginn der Imp

fung (letzteres um einen Überblick über eventuelle Schweine

seuohefälle in der betreffenden Gegend zu gewinnen), gründlichste

Desinfektion der Infektionsherde.

Au die Ausführungen des Referenten knüpfte sich eine leb

hafte Debatte, an der sich viele der anwesenden Kollegen be

teiligten.

' Im Anschluß an die Versammlung, die gegen 2 Uhr von dem

 
Vorsitzenden mit einer kernigen Ansprache geschlossen wurde, fand

ein gemeinsames Mittagsmahl im Hotel zum Schwanen statt, an

dem sich alle Teilnehmer der Versammlung beteiligten. Bald ent

wickelte sich eine feucht-fröhliche Stimmung, die durch die Weisen

der Musikkappelle noch gehoben wurde und die Teilnehmer lange

beisammen hielt. Im Verlaufe des Mahles wurde den unterfränki

schen Kollegen, die zur gleichen Stunde in Würzburg tagten, ein

Begrüßungstelegramm geschickt, das bald telegraphisch erwidert

und allgemein mit Jubel begrüßt wurde.

Nach einem solennen Abendschoppen im Cafö Central bei

Weihenstephaner Bier verabschiedete man sich gegenseitig mit dem

Versprechen, im nächsten Jahre in Homburg wieder voll

zählig zu erscheinen. Die Veranstaltung gab ein beredtes Zeugnis

für den echt kollegialen Sinn, der unter den Pfülzer Kollegen

herrscht. Möge es stets so bleiben!

 

Staatsveterinärwesen.

Redigiert von Veterinärrat Preuße.

Das neue Milzbrand-Entschiidigungs-Reglement für die

Provinz Posen.

Das für die Provinz Posen gültige Milzbrandentschädigungs

reglement hat durch einen vom 39. Provinziallandtag am

8. März 1907 beschlossenen I. Nachtrag nicht unwesentliche

Änderungen erfahren. Das Reglement ist demgemäß neu redi

giert werden.

Da das alte Reglement vom 4. März 1904 seinerzeit eine

Besprechung in der B. T. W. nicht erfahren hat, will ich hier

hervorheben, daß danach das Vorliegen eines Falles von Milz

brand oder Rauschbrand als festgestellt gilt, wenn ein dahin

gehendes Gutachten desjenigen Tierarztes, welcher den Milz

brand- oder Ranschbrandfall amtlich festgestellt hat, beigebracht

wird. Eine Nachprüfung, wie sie in anderen Provinzen ver

langt wird, ist also für die Provinz Posen nicht vorgeschrieben.

Da aber Fälle eintreten können, in welchen sich die Nach

prüfung einer Milzbrand- usw. Diagnose als notwendig erweist,

so ist auch eine solche im Reglement vorkommendenfalls vor

gesehen. Über die Fälle in denen die Gewährung einer Ent

schädigung von dem Ergebnis einer Nachprüfung abhängig zu

machen ist, kann der Provinzialausschuß beschließen. In diesem

Beschluß ist auch Bestimmung zu treffen über die Entnahme

der für‘ die Nachprüfung erforderlichen Präparate und über die

Ausführung der Untersuchung durch einen geeigneten Sach

verständigen oder durch ein geeignetes Institut, sowie über die

Tragung der entstehenden Kosten. Hat der obduzierende Tier

arzt Milzbrand oder Rauschbrand nicht gefunden, so kann der

Besitzer der Tiere eine Nachprüfung verlangen. Ergibt diese

ein positives Resultat, so bekommt er Entschädigung, andern

falls muß er die Kosten der Untersuchung tragen.

kannt, werden die hiernach erforderlichen Nachprüfungen durch

das Hygienische Institut in Posen ausgeführt.

Ich will es dahingestellt sein lassen, ob die für Posen

gültigen Bestimmungen über die Bewertung der tierärztlichen

Diagnosen und über die eventuell vorzunehmenden Nachprüfungen

in jeder Richtung hin zweckmäßig sind, jedenfalls beweisen sie

ein hohes Maß von Vertrauen, welches die Posener Provinzial

verwaltuug den beamteten Tierärzten entgegenbringt. Dasselbe

wird noch vermehrt durch die neuen Bestimmungen über die

Abschätzung der an Milzbrand oder Rauschbrand eingegangenen

bzw. dieserhalb getöteten Tiere. Das alte Reglement schrieb

in allen Fällen die Abschätzung der betreffenden Tiere durch

Soweit be- ‘

 

eine aus dem beamteten Tierarzt und zwei Schiedsmännern ge

bildete Kommission vor.

Nach dem neuen Reglement soll zwar grundsätzlich die

Abschätzung ebenfalls durch eine Kommission erfolgen. Die

Bildung der Schätzungskommission hat jedoch zu unterbleiben,

und es genügt, die Feststellung des gemeinen Wertes durch

das alleinige Gutachten des Tierarztes, der den Milzbrand

oder Rauschbrandfall amtlich festgestellt hat, falls der Besitzer

‘ mit diesem Gutachten einverstanden ist, oder der von dem Tier

arzt geschätzte Wert den in g 5, Absatz 2 angegebenen, für

die Entschädigungsberechnnng maßgebenden Höchstbetrag er

reicht oder übersteigt. Der für die Entschädigung maßgebende

ä 5 lautet:

Die Entschädigung beträgt 2/3 des gemeinen Wertes.

Übersteigt dieser durch Schätzung erinittelte Wert:

‘A. bei einem Pferde im Alter von weniger als

einem Jahre den Betrag von . . . .

bei einem Pferde im Alter von mehr als einem Jahre

und weniger als drei Jahren den Betrag von

bei einem Pferde im Alter von mehr als drei Jahren

und weniger als zehn Jahren den Betrag von

bei einem Pferde im Alter von mehr als zehn Jahren

und weniger als fünfzehn Jahren den Betrag von

bei einem Pferde von mehr als fünfzehn Jahren

den Betrag von .

150 M.,

270 M.‚

360 M.,

270 M.,

150 M.

B. Bei einem Stück Rindvieh im Alter von weniger

als einem Jahre den Betrag von . . . .

bei einem Stück Rindvieh im Alter von mehr als

einem Jahre und weniger als zwei Jahren den

Betragvon.............

bei einem Stück Rindvieh im Alter von mehr als

zwei Jahren und weniger als drei Jahren den

Betragvonbei einer Kuh im Alter von mehr als drei Jahren

denBetragvon. . . . . . . . . . .~

bei einem Zug- oder Stammochsen im Alter von

mehr als drei Jahren den Betrag von . . 400 M.

so werden als Entschädigung nur 2/3 dieser niedrigeren Summe

gewährt.

Das Alter der Tiere gilt als endgültig festgestellt durch

die in jedem Entschädigungsfalle darüber beizubringende, im

Zweifelsfalle auf Schätzung beruhende Erklärung des Tier

arztes, der den Milzbrand oder Rauschbrandfall amtlich fest

gestellt hat. Daher muß der Tierarzt auch stets seinem Gut

100 M.,

150 M.,

200 n.,

300 n.,
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achten eine Erklärung über das Alter des Tieres und über den

gemeinen Wert beifügen, den das Tier nach der Schätzung des

Tierarztes hat.

Kommt in demselben Gehöft in einem drei Monate nach

dem letzten Milzbrand- oder Rauschbrandfall beginnenden drei

jährigen Zeitraum bei derselben Viehgattung ein weiterer Fall

von Milzbrand oder Rauschbrand vor, so erniedrigt sich die

Entschädigung bei Pferden und Rindviehständen auf 1/2 des ge

meinen Wertes resp. des nach ä 5 Abs. 2 an seine Stelle

tretenden niedrigeren Betrages.

Dieser für die Provinz Posen beschlossene Entschädigungs

‘modus mag ja sehr zweckmäßig und vor allen Dingen für die

Provinzialhauptkasse sehr billig sein, ob er aber die Besitzer

sehr befriedigen wird, erscheint doch wohl sehr zweifelhaft,

da die gewährten Entschädigungen verhältnismäßig gering

sind. Allerdings ist auch die von den Besitzern zu zahlende

Prämie keine sehr hohe, sie beträgt für Pferde usw., wenn der

betreffende Eigentümer 10 oder weniger Tiere besitzt, 5 Pf. für

jedes Stück, und wenn er mehr als 10 besitzt, 7 Pfg. für jedes

Stück; für Rinder bei einem Bestande von 10 oder weniger

€Stück 10 Pf. für jedes Stück, von 11 Stück und darüber

12 Pf. für‘ jedes Stück.

Bei eintretendem Bedürfnis kann der doppelte Betrag der

‘vorgenannten einfachen Abgaben erhoben oder auch ihre mehr

malige Erhebung in ein und demselben Jahr angeordnet werden.

Pr.

Die Wiener internationale landwirtschaftliche Kongreß

über die Rindertuberkulose.

In Nr. 34. B. T. W. S. 632 ist von Markiel über den in

der Zeit v. 21 bis 25. Mai d. J. abgehaltenen 8. internationalen

landwirtschaftlichen Kongreß in Wien referiert werden, und

wurden die für den Tierarzt besonders interessanten, dort ver

handelten Vorträge kurz erwähnt. Im Anschluß hieran sei

auch die von der Sektion XI A angenommene Resolution, betrefl‘end

die zweckmäßigste Bekämpfung der Rindertuberkulose, mitgeteilt:

1. Die Tilgung der Tuberkulose der Rinder seitens der

Besitzer (freiwillige Tilgung) ist durchführbar und allgemein

anzustreben. Sie erfordert möglichst frühzeitige Abschlachtung

der gefährlich tuberkulösen Tiere, sowie sorgfältige Verhütung

der Ansteckung der Kälber und der gesunden übrigen Vieh

stiicke. Die freiwillige Tilgung der Rindertuberkulose ist

staatlich durch Verbreitung richtiger Anschauungen über die

Natur der Tuberkulose, über deren Ansteckungswege und über

die Bedeutung der Tuberkulinprobe anzuregen und durch Ge

währung von Staats- und Landesmitteln zu unterstützen. Bei

der Bekämpfung der Tuberkulose der Haustiere empfiehlt es

sich, das Tnberkulin als das beste bis jetzt bekannte Mittel zu

verwenden. Die Tuberkulinabgabe ist staatlich zu kontrollieren.

Jedenfalls darf Tuberkulin nur an Tierärzte abgegeben werden.

2. Eine staatliche Bekämpfung der Tuberkulose des Rindes

ist durchaus empfehlenswert.

Die Bekämpfung erfordert:

a) Die Verpflichtung des Tierarztes von jedem in der Aus

übung seines Berufs festgestellten Tuberkulosefall Anzeige

zu erstatten.

b) Die baldmöglichste Beseitigung der gefährlich tuber

kulösen Tiere (namentlich der mit Euter-, Gebärmutter und

Darmtuberkulose, sowie der mit Lungentuberkulose behafteten)

 
gegen Entschädigung unter Beihilfe von Staatsmitteln und das

Verbot der Rückgabe der Magermilch aus Sammelmolkereien

im unsterilisierten Zustand.

c) Der "erkauf oder die sonstige Abgabe von tuberkulös er

klärten Rindern an andere Besitzer zu Zucht- oder Nutzungs

zwecken ist nur unter Deklaration zu gestatten.

d) Der landwirtschaftliche Kongreß ersucht die hohen

Staatsregierungen dringend, die Mittel zu ausgedehnten Ver

suchen flüssig zu machen, welche das anzustrebende Ziel der

Tuberkulosebekämpfung, die Schutzimpfung, gegen die Tuber

kulose der Rinder, unter den verschiedenen Bedingungen der

iandwirtschaftlichen Praxis erproben sollen. Bis zur endgültigen

Feststellung der Grenzen der Leistungsfähigkeit der Schutz

impfung ist aber die Durchführung der sanitären „schon von

Erfolg gekrönten Maßnahmen fortwährend als notwendig

anzunehmen“.

Dieser Wiener Beschluß befindet sich mit den Beschlüssen

der internationalen tierärztlichen Kongresse in Baden-Baden und

Budapest (B. T. W. 1899, S. 432 und 1905, S. 694) in wörtlicher

Übereinstimmung. Neu hinzugekommen ist nur der Passus 2. c,

an dem zu monieren ist, daß er nicht weit genug geht. Bei

einer gesetzlichen Regelung der Bekämpfung der Tuberkulose

müßte darauf Bedacht genommen werden, daß der Verkauf oder

die sonstige Abgabe von tuberkulös erklärten Rindern an

andere Besitzer zu Zucht- oder Nutzungszwecken überhaupt

nicht zu gestatten ist.

Im übrigen kann es der Sache nur dienlich sein, daß eine

so bedeutsame Vertretung von Landwirten der alten und neuen

Welt in bezug auf die Bekämpfung der Tiertuberkulose den

gleichen Standpunkt eingenommen hat, wie die internationalen

Vertretungen der‘ Tierärzte.

Behandlung der Schafräude.

(Veröifcntl. aus den Jahres-VeteriMir-Berichten der beamteten Tierärzte Preußens für

das Jahr 1905. I. Teil, S. 87 u. folgende.)

Im Jahre 1905 ist in Preußen von der Anordnung eines

Heilverfahrens zur Tilgung der Schafräude in 14 Regierungs

bezirken und 63 Kreisen Gebrauch gemacht worden. Insgesamt

wurden 248 Bestände mit 32 527 Schafen einem solchen Ver

fahren unterworfen.

Das Badeverfahren hat bei 156 Beständen mit 20 297 Schafen

(in 12 Regierungsbezirken und 38 Kreisen) Anwendung ge

funden. Davon waren am Jahresschlusse 114 Bestände mit

13 228 Schafen geheilt, bei 32 Beständen mit 6543 Schafen war

das Heilverfahren noch nicht beendet; 515 Schafe in 10 Be- -

ständeu sind vor Tilgung der Räude geschlachtet, 11 Schafe

sind bei dem Badeverfahren eingegangen; außerdem sind bei

der Behandlung mit Therosot im Reg-Bez. Kassel 103 Schafe

teils verendet, teils notgeschlachtet worden. Bei keinem Be

stande ist die Badekur ohne Erfolg geblieben. In der Mehrzahl

der Fälle wurden Creolinbäder verwendet, daneben vereinzelt

Lösungen von Cresol, Bacillol, Lysol und Arsenik.

Im Regierungsbezirk Kassel wurde in 67 Beständen mit

13 729 Schafen die Behandlung mit Therosot versucht; davon

sind 37 Bestände mit 7733 Schafen geheilt worden, in 24 Be

stäuden mit 5785 Schafen bleibt der Erfolg noch abzuwarten,

6 Bestände mit 200 Schafen sind vor Beendigung der Kur ge

schlachtet worden. Ein endgültiges Urteil über das Mittel läßt

sich vorläufig „noch nicht abgeben. In einigen Fällen hat sich

das Therosot infolge seines Quecksilbergehaltes anscheinend als
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nicht ungefährlich erwiesen. Ob und wie weit diese Giftwirkung Lungenseuche

auf eine falsche Anwendungsweise (Verwendung zu großer Pre\lßen= Reg-‘Bez— Marienwerder 111 2 Gemeinden

Dosen, zu rasche Wiederholung der Kur, zu frühes Scheren nach Schweineseuche und Schweinepest.

der Kur) zurückzuführen sind, müssen weitere Versuche feststellen. V ’:ä i v —

Der Schmierkur sind 92 Bestände mit 12 230 Schafen (in er‘ ä =' ä er‘

_ _ ‚ seuchte ‚g g; seuchte

12 Regierungsbezirken und 33 Kreisen) unterworfen worden. Regierung& ‘ä ';_g 13 Regierungs- ‘.=

Davon sind als geheilt gemeldet 76 Bestände mit 10 463 Schafen, bezirk Ilßw 5 : bezirk ußw
g

bei 7 Beständen mit 1023 Schafen war das Heilverfahren noch 5 ä‘ <2"ä 5 ff,‘

nicht abgeschlossen, 6 Bestände mit 526 sind vor Tilgung der E

Bände abgeschlachtet, in 3 Beständen mit 218 Schafen ist die lfre"ßen‘ ‘__ s‘gmm'mgen ‘ ‘ ' —2

Behandlung ohne Erfolg geblieben. ‘ ' ' l; 03 12 Wakä:k e'n'l.' ' ' 8

Zur Behandlung wurden am häufigsten das Creoliniment Allenstein 8 29 6 Oberbayä‚m_'_ . . 9 13

(Creolin, Seife und Spiritus) und die graue Quecksilbersalbe, Danzig ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 8 14 11 Niederbayern. . . 3 5

ferner Tabakslauge, Creolinlösung und Creolinöl verwendet. Im Marienwerder . . 14 55 24 Pfalz . . . . . . . 3 3

allgemeinen wird auch über die Schmierkur Günstiges berichtet. 138111; - ' ' ‘ ' ' ‘ 11 8(1) 21 gge1'i’fali' ‘ ' ' ‘ —4 —4

. . . ots am . erranen.

. Der (iesamterfolg der fur die Schafräude vorgeschriebenen Frankfurt _ . _ . . 15 50 18 Mittelfranken. . 1 2

T1lgungsm1tte1 ist nicht ganz so zufriedenstellend als in den Stettin _ _ _ _ _ _ 8 14 7 Unterhanken_ _ _ ___ _

Vorjahren Rdr- Köslin . . . . . . . 6 17 9 Schwaben. . . . . 1 1

Behandlung der Bände der Pferde. Stralsund . . . ‚ . 3 4 4 Wurttemberg . 6 7

. . . ‚ _ Posen . . . . . . . 20 70 21 Sachsen. . . . . 4 7
(Veröffentlichungen a. d. Julircs-\ eterinär-Benchten der bcnmteicn Tierärzte Preußens 9 ‚_ 2

m, das, Jahr 1905. L Tau’ Seite 83_) Bromberg . . . . . 11 72 3. Baden . . . . . . L: 2

Die Behandlung der Pferderäude wurde meist mit Kreolin- B‚"’sl‘fu ' ' ' ' ‘ ' 21 201 53 Hessen ' ' ' ‘_ ’ b 1,8

‚ _ _ - ‚ Liegnitz . . . . . . 19 132 47 Meckl.-Schwenn 6 13

se1fenhmment, 3 Proz. Lysol, Perubalsam, Kresolsalbe, Wiener Oppeln 13 88 31 Meckl_stremz 1 1

Teerliniment und Kresolliniment vorgenommen. Ein Bericht- Magdeburg _ ‚ _ _ 8 10 7 Oldenburg _ ‚ ‚ 9 16

erstatter hatte guten Erfolg mit 10 Proz. Septoformlösung, ein Merseburg . . . . 10 24 10 Sachs.-Weimar. 3 12

anderer mit 1"/„.‚ Sublimatlösung. Im Kreise Niederung (Reg.- Erfurt ._ - - - ' - - 5 23 39 Sams-‘1591111118911 1 3

Bez. Gumbinnen) wurden die räudekranken Pferde durch Schleswlg 16 52 24 sachs"Altenburg 2 5

. . . . . Hannover . . . . . 8 12 19 Sachs.-Kob.-Got. 1 3

Behandlung mit folgendem Lm1ment: Spiritus 1500,0, Petroleum Hildesheim 8 n 15 Anhalt 2 2

250,0 und Kreolin 52,0 -—- 88,0 regelmäßig, auch in den Lüneburg. _ ‚ _ _ 7 12 9 Braunschweig 4 12

schwersten Fällen geheilt. Abgesehen von einem vorüber-r Stade . . . . . . . 6 10 14 Schwarzb.—Sond. — —

gehenden Ausfall der Haare traten bei dieser Behandlung keine Oßnfibrück - 4 9 16 SchWal'Zb-'R“d- —‘ _

ungünstigen Erscheinungen auf. Aunch ' ' ' ’ ' ' _ “ — Reuß ‘‚*' L‘ ' ' ' ' _ _

H__h ‘fi hlt d. S l t_ F1 _ k l Münster . . . . . . 9 30 112 Reuß j. L. . . . . 1 1

_ 0 ne emp e_ 18 0_ u 10. emmmg 88 aus‘ Minden . . . . . . 6 12 24 Schaumb.-Lippe —— —

gezeichnetes Rändemütel. Es wird wie folgt hergestellt: 500,0 Amsberg _ _ _ _ _ 14 37 44 Lippe_petmold _ 3 25

Calcar.usta werden mit 1000,0 Sulfur. sublimat. in 6000,0 Aqu.dest. Kassel . . . . . . . 14 47 28 Hamburg . . . . 2 5

bis zur Lösung gekocht und dann filtriert. Die Lösung muß auf Wiesbaden - - - - 3 23 30 Lübeck - - ' - - 1 1

4000,0 eingekocht werden. Für die Behandlung wird diese Koblenz ' ' ' ‘ ' ' 8 27 26 Iäremen " — —

Flüssi keit mit leichen Teilen Wasser verdünnt Übri ens Düsseldorf ' ' ' ' 14 47 109 muß ' ' ' ' ' ‘ ' — _

. g g ' g Köln . . . . . . .. 4 4 14 Lothringen .. 1 6

eignet sich die Solutio Flemmingk auch zur Behandlung der Trier _ ‚ _ _ ‚ _ _ 8 19 17

Schafräude. _ Aachen . . . . . . 4 5 13

Ein Teerliniment, welches aus je zwei Teilen Teer und Mwl_ und Klauenseuche

Sapo virid. mit vier Teilen Spiritus bestand und an drei __‚ ‚~_

Tagen nach und nach eingerieben wurde, erwies sich nach der _ _ 5 ggeenflber '1-31-A‘1g“_1_1

. ' . . . ‚. Regierungsbezirk usw. w; ‚

nach 14 Tagen wiederholten Applikation als gefährlich. "181' bzw Staat ,„ _g'3 q, ‚ä n 43°

Tage nach Beendigung der zweiten Kur erkrankten von den (*=neu verseucht) ä % g‚g fä

fünf behandelten Pferden drei Stück und gingen ein. Rdr. ““‘ ‘-" <-" “4 ‘5 Ü

Nachweisung über den Stand der Tierseuohen in Preußen: l }

Deutschland Oppeln 1 i 1 1 + 1 ;| + 1 + 1

am 15. September 1907. Münster ' 1 } 1 { 2 + 1 ‘ + 1 + 2

Die Zahlen bedeuten die Kreise (Oberamtsbezirlie) usw., eingeklnmmert die Gemeinden. Düsseldorf ' 2 | 2 ;‘ 5 0 1 0 0

Rotz. Preußen zusammen 4 4 \ 8 + 2 + 2 + 3

Preußen: In den Reg-Bez. Bromberg, Liegnitz, Oppeln, Bayern: 1 '

Hildesheim, Köln je 1 (l), Stadtkreis Berlin1 (2), in den Reg-Bez. Schwaben 2 ‘ 6 42 _ 3 _ 3 _ 3

Allenstein, Merseburg, Düsseldorf je 2 (2), Posen 3 (3), Gumbiunen W_ t b _ 1

Marienwerder je 4 (4), Potsdam 5 (ö), Breslau 6 (6). 1::cil:flä;gi; 0 0 o 1 1 1

n = R .- . o — 2 , N’ , ‘ . _ _ayern _ In den eg Bez berbayern (3) 1ederbayern Schwarzwaldkrem _ 1 1 2 + 1 + 1 + 2

(Jberfranken je 1 (l). J tk _ 1 1

Sachsen: Krcishauptmannschaft Dresden 1 (l). ags rels ‘ 0 0 — — — 1

Baden: Freiburg 1 (l). Baden: .

Zusammen 42 Gemeinden (33 im verflossenen Monat), davon Mannheim 1 1 2 2 —' 1 — 1 — 1

35 auf Preußen (‘25 im August). Zusammen 8 | 13 I 54 —- 3 | — 3 —— 1
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Raps- oder Rubkuchen als Futtermittel.

In neuerer Zeit ist vielfach die Frage erörtert worden ob

Raps- oder Rübkuchen, die zum großen Teil aus ausländischer,

sogenannter indischer Saat, bestehen, den gleichen Futterwert

besitzen wie die echten Kuchen aus einheimischer Saat, bzw.

ob die ersteren geeignet sind, bei ihrer Verfütterung die Gesund

heit der Tiere zu schädigen. Da die Landwirte den Kuchen aus

indischer Saat vielfach mit Mißtrauen begegnen, und deren Ver

fiitterung als Ursache für Erkrankungen und Todesfälle unter

ihrem Viehbestand ansehen, so entstehen hieraus zuweilen gericht

liche Streitigkeiten, die, wenn nicht besondere Umstände mitwirken,

für die Landwirte einen ungünstigen Ausgang haben müssen, da

das den indischen Kuchen entgegengebrachte Mißtrauen ein

unberechtigtes ist.

Da auch die Tierärzte in derartigen Fragen mitzuwirken

haben, so dürfte es interessieren, hierauf einmal etwas näher

einzugehen, und zwar zunächst unter Wiedergabe eines vor

einiger Zeit von mir auf Ersuchen des Gerichts erstatteten Gut

achtens:

Gutachten in Sachen M. gegen R.

Raps- oder Riibkuchen sind Rückstände der Ölfabrikation

aus Raps oder Riibsamen. Ihres hohen Fett- und Proteingehaltes

und ihrer leichten Verdaulichkeit wegen eignen sie sich vor

züglich als Kraftt'utter und ist ihre Verwendung als solches

daher eine sehr verbreitete. Die zur Gewinnung des Raps- oder

Riiböls gebrauchte Saat ist teils inländischen, teils ausländischen

Ursprungs. Die inländische Saat stammt von den in Deutsch

land angebauten Arten Brassica Rapa und Br. Napus. Die

ausländische Saat stammt zum Teil aus Indien, zum Teil auch

aus den Donauländern, besonders Rumänien. Die dort gebauten

Rapsarten sind Brassica ramosa, glauca und dichotoma. Die

Samen aller Rapsarten entwickeln unter gewissen Bedingungen

ein starkes ätherisches Öl, das Senfil. Dieses entsteht aus dem

in den Samen enthaltenen myrosinsauren Kali durch Vermittlung

eines Ferments des Myrosins bei Zutritt von Wasser. Wie aus

den Samen, entwickelt sich auch aus den Fabrikationsrückständen

der Kuchen Senföl, wenn auch in geringerem Grade, wie aus

den ersteren. Senfiil entwickelt sich jedoch aus allen Rapskuchen,

inländischen wie ausländischen, auch wenn sie ganz rein sind.

Die Menge des in dem Samen bzw. dem Kuchen enthaltenen

Senföls ist nach den bisherigen chemischen Untersuchungen bei

den einzelnen Rapsarten eine annähernd gleiche, sie beträgt im

Mittel etwa 0,20 bis 0,25 Proz., vorausgesetzt daß sie nicht

einer Behandlung unterworfen werden, welche die Senfölbildung

begünstigt. Dem Senföl werden nun besondere gesundheits

schädliche Eigenschaften zugeschrieben, von dem Gehalt an solchen

hängt es daher in erster Linie ab, ob die Verfiitterung von

Raps- oder Riibkuchen schädigende Wirkungen auf die Gesund

heit der damit gefütterten Tiere zur Folge hat oder nicht. Es

wird allgemein angenommen, daß ein Senfölgehalt von 0,5 Proz.

und darüber schädlich wirkt. Außer dem Gehalt an Senföl können

auch andere Beimengungen gesundheitschädigend

besondere ein reicher Sandgehalt. Eine Vermischung von Raps

und Senfsamen befördert die Senfiilentwicklung und kann daher

ebenfalls schädlich wirken.

Was nun die Umstände anbetrifl‘t, welche sonst die Senföl

bildung begünstigen, so kommt in erster Linie die Vermischung

mit Wasser in Betracht, besonders mit warmem Wasser. Je

wärmer das Wasser ist, desto stärker ist die Senfölbildung.

sein, ins

 
Diese erreicht jedoch nach den Untersuchungen von Hagemann

bei Rapskuchen zwischen 70 und 80° ihre maximale Grenze,

bei höheren Temperaturen geht sie rapide zurück. Zusatz von

Säuren begünstigt gleichfalls die Senfölbildung, Alkalien hindern

sie; bei längerem Stehen mit Wasser und nach eingetretener

Gärung nimmt der Senföigehalt allmählich ab. Das gleiche

ist der Fall, wenn die breiige Masse bewegt wird, wie z. B. im

Magen der Wiederkäuer. Wenn demnach die Bedingungen ver

mieden werden, unter denen sich Senföl in stärkerem Grade

entwickelt, d. h. also wenn die Kuchen in kleineren Mengen,

zwei bis drei Pfd. täglich bei Rindern, und trocken verfüttert

werden, so bilden diese ein gutes, bekömmliches, der Gesundheit

nicht nachteiliges Futtermittel. In der Literatur sind zwar

zahlreiche Beispiele angegeben, in denen Rapskuchen krank

machend, selbst todbringend gewirkt haben, in diesen Fällen

waren ein starker Senfölgehalt oder andere Umstände anzu

nehmen, die diese unerwünschte Wirkung hervorgerufen haben,

hierzu rechnet auch eine Verderbnis der Kuchen durch

Schimmelpilze, starker Sandgehalt usw. Es frägt sich

nun, ob die Vermischung von deutschem und indischem

Raps an sich eine Verfälschung darstellt, bzw. eine solche,

welche nachteilige Folgen mit sich bringt. Der ausländische,

insbesondere der indische Raps ist erheblich billiger, wie der

inländische. Die Verwendung ausländischer Saat zur Öl- und

Kuchengewinnung liegt daher sehr nahe. Es sind nun von

verschiedenen Seiten Versuche gemacht worden, um zu er

mitteln, ob und welche Unterschiede zwischen deutschen und

sogen. indischen Rapskuchen bestehen (H agemann und Hold

schmidt, Hausen und Heckert, Fühling, landwirtschaftliche

Zeitung ‘1902)l‘ Diese Versuche ergaben, daß die indischen

Rapskuchen in keiner Weise hinter unseren einheimischen Raps

und Rübkuchen zuriickstehen. Sie besitzen einen gleich hohen

Gehalt an Nährstofl'en, auch ist ihr Gehalt an Senfölbildnern

kein größerer, wie bei letzteren. Die ersteren sind daher

gegenüber den letzteren nicht minderwertig und kann man daher

auch eine Vermischung von indischer und deutscher Saat nicht

ohne weiteres als Verfälschung bezeichnen. Die von Hausen und

Heckert (landwirtschaftliche Jahrbücher von Thiel 1903) an

gestellten exakten Fütterungsversuche haben auch ergeben, daß

die indischen Rapskuchen die Gesundheit der Tiere nicht in

anderer Weise, bzw. in stärkerem Grade zu beeinflussen ver

mögen, wie die deutschen. Wenn nun im vorliegenden Falle

die Verfiitternng von Rapskuchen schädliche Folgen gehabt haben

soll, worüber in den Akten beweiskräftiges Material nicht ent

halten ist, so ist die Vermischung von deutschem und indischem

Raps an sich nicht die Ursache hierzu gewesen. Es hat dies

entweder an einem abnorm hohen Senfölgehalt gelegen, der

wieder durch unrichtige Behandlung bei der Verfiitterung oder

durch Beimischung von Senfsamen entstanden sein kann oder

die Kuchen waren stark sandhaltig, worauf die Untersuchung

von Bischoff schließen ließ oder sie waren infolge von Pilz

bildung verdorben und ranzig.

Auf Grund dieser Ausführungen gab ich mein Gutachten

dahin ab, daß Raps- oder Rübkuchen, welcher nur zu einem

kleinen Teil aus echtem Raps, im übrigen aber aus sogen. indischer

Saat bestehen, lediglich dieses Grundes wegen nicht als gesundheits

schädlich fiir Kühe anzusehen sind.

In dem vorstehenden Gutachten habe ich verschiedene Autoren

erwähnt, die in Betreff‘ des Nährwertes sehr exakte, analytische
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und Fittterungsversuche mit den aus indischer Saat bestehenden

Kuchen angestellt haben. Ich will hier noch auf‘ einen Artikel

des Prof. Dr. Schmöger, Leiter der landwirtschaftlichen Ver

suchsstation in Danzig in Nr. 4 der westpr. landwirtschaftlichen

Mitteilungen 1905 hinweisen. In diesem Artikel, welcher sich

betitelt: Über Riibkuchen und „Rübkuchen“, ist auseinander ge

setzt, daß man unter Raps- oder Rübknchen die Rapsriickstände,

die bei der Ölfabrikation aus dem Samen des bei uns angebauten

Rapses (Brassica napus) oder Rübsens (Br. Rapa) abfallen,

versteht. Da aber in neuerer Zeit die auf den Markt gebrachte

Menge der beiden Ölfriichte nicht mehr ausreicht, um die Nach

frage nach Riiböl zu decken, so werden jetzt zur Gewinnung

dieses Öles auch vielfach im Auslande angebaute Ölt'riichte ver

wendet, die aus Pflanzen stammen, die zwar unserem Raps und

Riibsen verwandt, aber doch davon verschieden sind. Diese

Früchte werden Indische Saat genannt. Sie stammen nach

Schmöger von Brassica dichotoma, glaucac, juncea, ramosa, wozu

noch der sogen. Russische Raps, Sinapis dissecta, kommt. Diese

Saaten werden entweder für sich allein oder häufig gemischt mit

echter Saat zu Öl und Kuchen verarbeitet. Etwa die Hälfte

des in deutschen Öhlmiihlen gepreßten ltapses soll aus Indischer

Saat bestehen. Auch Schmöger gibt an, daß der Gehalt an

Roh- und verdaulichen Nährstoffen (Fett, Protein usw.) bei beiden

Kuchensorten etwa derselbe ist (33"/‚. Protein und mindestens

7"/„ Fett). Eine Verschiedenheit kann daher nur in Betreff

Geschmack und Bekömmlichkeit vorliegen. Kuchen und Indische

Saat haben einen niedrigeren Marktpreis wie die aus echter Saat,

da sie in Betreff ihrer Bekömmlichkeit mit Mißtrauen angesehen

worden sind. Dieses Mißtrauen basiert auf der Beobachtung,

daß die Indischen Kuchen, mit Wasser angeweicht, einen starken

Geruch nach Senföl entwickelten. Man hat jedoch jetzt gelernt

Kuchen aus Indischer Saat herzustellen, die wenig oder gar kein

Sent‘öl mehr entwickeln; bei Kuchen aus echter Saat ist zuweilen

das Umgekehrte der Fall. Eine Gesundheitsschädlichkeit der

Indischen Kuchen nimmt Schmöger nicht an. Wenn ihm hin

und wieder Mitteilungen zugegangen sind, demzufolge die Ver

fiitterung Indischer Kuchen gesundheitsschädigend gewirkt haben

soll, so muß er es doch dahingestellt sein lassen, ob die Schluß

folgerung immer richtig ist. Es ist ihm auch von Erkrankungen be

richtet worrh-n, die durch zweifellos echte Kuchen hervorgerufen

worden sein sollen. Schmöger hält es für eine gerechtfertigte

Forderung, daß Indische Kuchen nicht ohne besondere Deklaration

als Riibkucheu verkauft werden sollten. Der Verband der deutschen

Versuchsstationen hat folgendes als Richtschnur für die Beurteilung

von Rübkuchen angegeben: Ein als Rübkuchen ohne Herkunfts

an gab ebezeichneter Ölkuchen darfnur die Bestandteile, des Brassica

napus (Raps) oder aus Brassica Rapa (Rübsen) enthalten.

Da die Händler aber diesen Standpunkt vielfach nicht an

erkennen, so empfiehlt Schmö ger, sich bei Ankauf von Rübkuchen

ausdrücklich die Abstammung derselben auszubedingen. Hier

bei sind aber Ausdrücke wie „inländische“ oder „ausländische“

Rübkuchen oder wie „europäische“ oder „ausländische“ Saat zu

vermeiden, da sie nicht korrekt sind, denn Kuchen aus indischer

Saat werden vielfach im Inlande verfertigt. Solcher wird im

Inlande auch angebaut, andererseits wird echter Raps oder

Riibsen auch im Auslande gebaut. Im übrigen lassen sich die

einzelnen Rapsarten auf mikroskopischem Wege unterscheiden.

Zum Schluß kommt Schmöger noch einmal auf die Poppels

dorfer Fiitternngsversuche zu sprechen. Seiner Ansicht nach

 

 

berechtigt der günstige Ausfall derselben nicht dazu, Kuchen

aus indischer Saat kurzweg als „Rübkuchen“ zu bezeichnen.

Aus den vorerwäbnten Veröffentlichungen geht hervor, daß

im konkreten Falle die Frage -der etwaigen Gesundheitsschäd

lichkeit von Raps- oderRübkuchen‚ selbst wenn sie nicht aus echter,

sondern entweder ganz oder teilweise aus sogenannter indischer

Saat bestehen, mit großer Vorsicht zu behandeln ist, und daß,

bevor der Sachverständige hierüber ein positives Urteil abgibt,

auch alle Nebenumstände, die Menge der verfiitterten Kuchen,

deren Behandlung vor der Fiitternng, die Beimengung schädlicher

Stoffe, zu großer Senfölgehalt, Gehalt an Sand, Schimmelpilze usw.

berücksichtigt werden müssen.

Die Landwirte sind bei vorkommenden plötzlichen Massen

erkrankungen unter ihrem Vieh nur zu leicht geneigt, die Ursache

hierzu ohne weiteres gewissen Futtermitteln zuzuschreiben, wo

bei die Raps- oder Rübkuchen eine große Rolle spielen; sie

werden dies umsomehr tun, wenn sie erfahren, daß die ver

fütterten Kuchen nicht aus echtem Raps, wie sie vielleicht an

nahmen, sondern ganz oder teilweise aus sogen. indischer Saat

bestehen. Dem zu Rate gezogenen Tierarzt erwächst nun die

Pflicht, genau zu prüfen, ehe er in die Verurteilung des Futter—

mittels einstimmt. Allein aus der Herkunft der Kuchen können

irgendwelche Schlüsse auf ihre etwaigen Gesundheitsschädlich

keiten nicht gezogen werden.

Hierauf aufmerksam zu machen, war der Zweck der vor

stehenden Zeilen. Preuße.

Fleischheschau, Fleisch- und Viehverkehr.

Rcdigicrt ‚von‘ I__’rpt'es_sor„ßlage„ ‚ , „ ‚ ‚.

(Vergl. auch Tagcsgeschichte.)

Untersuchung und Begutachtung verdorbener Fette.

Von R. Schüller,

Vorsteher und 1. Tat-mm den‘ Anslnndsfl<ischbeschunsh-llc swn n.

Nach einer Mitteilung der Allgemeinen Fleischer-Zeitung

Nr. 131. vom 24. August 1907 hat der Vertreter der Staatsanwalt

Schaft am 23. August 1907 in einer Verhandlung vor der zweiten

Strafkammer des Landgerichts Berlin I die durch einen Polizei

tierarzt ausgeführte Untersuchung und Begutachtung von ver

dorbenem Gänsesehmalz für unzureichend erklärt, weil der

Sachverständige die verdorbene Beschaffenheit des Fettes aus

schließlich auf Grund der Sinnesprüfung (Geruch und Geschmack)

festgestellt hatte, ohne eine chemische Prüfung vorzunehmen.

Der Staatsanwalt erachtete die Untersuchung auf Geruch und

Geschmack nicht für ausreichend, um daraus eine wissenschaft

liche Begründung für das Verdorbensein des Gänseschmalzes

herleiten zu können und war der Ansicht, daß hierfür nur die

chemische Untersuchung eine genügende Grundlage zu geben

vermöge.

Die Allgemeine Fleischerzeitung folgert aus dieser Erklärung

des Staatsanwalts, daß das tierärztliche Gutachten als Unter

lage für das Urteil des medizinischen Sachverständigen in Nah

rungsmittelprozessen nicht ausreichend sei. Gegen diese Auf

fassung ist bereits in einem mit Dr. G. unterzeichneten Artikel

in Nr. 37 Seite 685 dieser Wochenschrift Stellung genommen

worden. Ich will deshalb in nachfolgender Ausführung nur der

irrtümlichen Auffassung des Vertreters der Staatsanwaltschaft

entgegentreten, daß für die Begutachtung verdorbener Fette,

„nur die chemische Untersuchung eine genügende Grundlage

gebe“.
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Bei verdorbenen Speisefetten ist zu unterscheiden zwischen

1. ranzigen,

sauren,

3. faulig riechenden,

4. schimmligen Fetten.

l. Ranzige Fette.

Ein Fett ist ranzig, wenn das freie Glyzerin teilweise oder

ganz zu Aldchyden und Ketonen oxydiert ist. Über die Ursache

des Ranzigwerdens der Fette besteht noch keine Übereinstimmung.

Man weiß nicht, ob diese Veränderung des Fettes auf rein

chemischem Wege durch die Einwirkung des Lichtes bei Gegen

wart von Sauerstoffen oder durch die Einwirkung von Bakterien

oder Fermenten bedingt wird (Reimann)0. Nach neueren

Untersuchungen (Winkel)*) ist zu unterscheiden zwischen den

auf chemischem Wege durch Belichtung oder auch im Dunkeln

zersetzten Fetten und solchen Fetten, die unter Mitwirkung von

Bakterien ranzig geworden sind.

Der Nachweis der Ranzigkeit eines Fettes wird am besten

durch Sinnenprüfung erbracht. Die Merkmale eines ranzigen

Fettes sind in erster Linie der ranzige Geruch und Geschmack.

Man hat in neuerer Zeit versucht, die Ranzigkeit durch chemische

Reaktionen zu ermitteln. Von diesen beruht die eine auf der

von H. Kreis (2) gemachten Beobachtung, daß längere Zeit

belichtete Fette mit Phloroglucin-Salzsäure eine violettrote

Färbung geben. Die zweite Reaktion ist die von Schmidt (3)

vorgeschlagene Prüfung mit Metaphenylendiamin. Es hat sich

jedoch herausgestellt, daß diese Reaktionen bei der Prüfung

ranziger Fette unzuverlässig sind, indem sie bei der Butter im

Stich lassen und bei den übrigen Fetten zu scharf sind(Winkel 4).

Daher wird man“sich bei der Prüfung ranziger Fette auf die

Sinuenprüfung verlassen müssen.

2. Saure Fette.

Ein Fett ist sauer, wenn der Gehalt an freier Säure abnorm

hoch, das freie Glyzerin aber unverändert ist (Schmidt 5).

Da alte Fette vonranzigem Geruch häufig gleichzeitig

stark sauer sind, so hielt man längere Zeit die Menge der

Fettsäuren für die Ursache der Ranzigkeit und man hat diese

sogar als Maßstab für den Grad der Ranzigkeit herangezogen.

Heute weiß man, daß die Menge der Fettsäuren auf die Ranzig

keit eines Fettes keinen Einfluß hat. Ein Fett kann sauer

ohne gleichzeitig ranzig zu sein und umgekehrt. Es können

jedoch in einem Fette auch beide Erscheinungen gleichzeitig

zu tage treten. Alsdann sprechen wir von sauren und ranzigen

Fetten. Die freien Fettsäuren werden in Säuregraden aus

gedrückt. Unter Säuregrad eines Fettes versteht man die Anzahl

Kubikzentimeter Normal-Alkali, die zur Neutralisation von

100 g Fett erforderlich sind. Zur Bestimmung des Säure

grades eines Fettes löst man 5 g des geschmolzenen und klar

tiltrierten Fettes in 30 ccm einer säurefreien Mischung gleicher

Raumteile Alkohol und Äther, setzt einige Tropfen einer

einprozentigen alkoholischen Phenolpthaleinlösung zu und läßt nun

alkoholische oder wässerige 1/m Normalkalilauge bis zur be

ginnenden Rotviolettfärbnng, die durch Schütteln nicht mehr

beseitigt werden kann, zufließen.

Bis vor kurzer Zeit pflegte man Fette mit mehr als acht

Säuregraden als verdorben zu beanstanden. Die Bedeutung

des Säuregrades für die Beurteilung der verdorbenen Be

schaffenheit eines Fettes ist früher überschätzt werden. Man

 
ist heute zu der Einsicht gekommen, daß ein hoher Säuregrad

allein die verdorbene Beschaffenheit eines Fettes nicht bedingt.

Nach einem Gutachten des Kaiserlichen Gesundheitsamtes ist

Schweineschmalz beim Vorhandensein eines höheren Säurcgrades

nur dann als sauer zu beanstanden, wenn das Fett gleichzeitig

einen ausgesprochenen sauren-ranzigen oder‘ sauren-fauligen

Geruch besitzt. Also ist auch bei der Beurteilung saurer Fette

die Sinnenpriifung ausschlaggebend.

3. Faulig-riechende Fette.

Eiweißfreie Fette zeigen niemals Fäulniserscheinungen.

Ausgelassene animalische Fette, die keinem Reinigungsverfahren

(Raffinierung) unterzogen werden sind, enthalten jedoch stets

mehr oder weniger aus dem Fleisch oder Blut stammende Ei

weißkörper, die der bakteriellen Fäulnis ausgesetzt sind.

vorhandener Fäulnis zeigen die Fette einen mehr oder weniger

ausgeprägten Fäulnisgeruch. Bei leichtem Erwärmen tritt der

Fäulnisgeruch stärker hervor. Es ist zu beachten, daß die

Eiweißkörper in ausgeschmolzenetn Fette infolge ihrer Schwere

zu Boden sinken, so daß sie in den zuletzt aus dem Kessel

abgelassenen Fette am zahlreichsten enthalten sind. Bei der

Prüfung von Fetten mit fauligem Geruch sind wir einzig auf

die Sinnenpriifung angewiesen.

4. Schimmelige Fette.

Bei Fetten von butterarliger Konsistenz sind Schimmelpilz

wucherungen bereits vor dem Ausschmelzen makroskopisch zu

sehen. Sie kennzeichnen sich meist als dunkelgrüne Wucherungen,

die von der Oberfläche aus straugförmig in die Tiefe hinein

reichen. Bei Fetten von dickflüssiger Konsistenz, z. B. amerika

nischem Rohschmalz (isteam lard), sind Schimmelpilzwucherungen

in der Regel. erst ‚nach demAusschmelzen als i‘iockige Trübungen

zu erkennen. Zur sicheren Feststellung der l‘ilzwncherungen

bedarf es einer mikroskopischen Untersuchung der Flocken.

Schimmelige Fette sind in der Regel auch an dem schimmeligen

Geruch zu erkennen.

Ans vorstehenden Ausführungen ergibt sich, daß bei der

Untersuchung von Fetten auf verdorbene Beschaffenheit die

Sinnenprüf’ung in erster Linie maßgebend und im allgemeinen

ausreichend ist. Ranziger, saurer, fauliger und schimmeliger

Geruch oder Geschmack eines Fettes genügen jeder für sich,

das Fett als verdorben zu beanstanden. Ist diese veränderte

Beschaffenheit an dem erstarrten Fette einwandfrei feststellbar,

so ist ein Schmelzen nicht durchaus notwendig. Um allen Ein

wänden zu begegnen, dürfte es sich jedoch empfehlen, besonders

bei Einleitung eines Strafverfahrens, das Fett auch in ge

schmolzenem Zustande und in der Wärme zu untersuchen.

Aus dem gleichem Grunde ist es ratsam, regelmäßig eine Be

stimmung des Säuregrades vorzunehmen, zumal diese Reaktion

von jedem Sachverständigen leicht ausführbar ist.
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Zur Untersuchung der Fette durch Tierärzte.

In einer Verhandlung vor der 2. Strafkammer des Land

gerichts Berlin I bekundete ein Polizeitierarzt als Sach

verständiger, daß er die in Frage stehende Ware, Gänseschmalz,

auf Grund der Prüfung der äußeren Beschaffenheit nach Geruch

und Geschmack für verdorben erklärt habe. Der Staatsanwalt

hielt indessen eine chemische Untersuchung als Grundlage für

ein solches Gutachten für notwendig und beantragte, da diese

unterblieben war, Freisprechung. Das Gericht schloß sich in

dem Urteil ihm an. Eine chemische Untersuchung als Er

gänzung der tierärztlichen würde zur Aufdeckung von Ver

falschungen sicherlich Wert besitzen; die Annahme aber,

daß eine verdorbene Beschaii‘enheit durch chemische Unter

suchungen zu ermitteln wäre, zeigt nur, daß dem betreffenden

Staatsanwalt die tatsächlichen Verhältnisse völlig fremd sind,

denn für eine derartige Entscheidung wird die sinnliche Prüfung

nicht selten ausreichen und sie ist in Zweifelsfällen nicht durch

eine chemische, sondern bakteriologische Untersuchung zu er

gäuzen. Der vergleichende Hinweis auf den 515, 2b. B.B,D

und die da. angegebenen Zeichen des Unverdorbenseins des Fettes

und deren Feststellung und auf 521, Ib. B.B.D, der die Be

urteilung enthält, wäre ganz angebracht gewesen.

Zur Ausübung der Fleischbeschau durch den Vertreter

eines Tierarztes für die Privatpraxis.

Zu welchen Absonderlichkeiten es führen kann, daß der

Vertreter eines Tierarztes für die Privatpraxis nicht gleichzeitig

die Fleischbeschau vertretungsweise ohne vorherige Bestallung

durch die Behörde übernehmen darf, darauf wird in der Tages

presse an Hand eines Beispieles hingewiesen. Tierarzt M. in

Ketzin, der verreiste, hatte zu seiner Vertretung den Tierarzt

Dr. B. bestellt und zur rechten Zeit auch die Übertragung der

Fleischbeschau an Dr. B. nachgesucht. Die Antwort der Behörde

ging indessen nicht rechtzeitig ein und so nahm Dr. B. die

Lebendbeschau bei einem Schafe vor, ehe die sicher erwartete

Übertragung der Befugnis eintraf. Das Tier war bereits ge

schlachtet, als die Nachricht anlangte, daß er die Fleischbeschau

nicht übernehmen dürfe, sondern zur Vertretung der (nicht

tierärztliche) Fleischbescbauer P. bestellt sei. Letzterer nun

verweigerte die Abstempelung des Hammels, da er denselben

vorher nicht lebend gesehen habe. Unter diesen Umständen

mußte der zuständige Kreistierarzt gerufen werden, damit er die

Angelegenheit ordne. — Das der durch die Presse verbreitete

Sachverhalt. Es ist nicht zu zweifeln, daß die Entscheidung

im Sinne der lokalen Regelung der Vertretungen erfolgt ist,

aber dem Bestreben beim Erlaß des Reichsgesetzes die Fleisch

beschau tunlichst nur in die Hände der Tierärzte zu legen,

entspricht die Bevorzugung eines nichttierärztlichen Beschauers

gegenüber einem Tierarzte nicht. Das Vorkommnis hat daher

größere allgemeine Bedeutung, und es wäre zu wünschen, um

solche Erschwerungen der Beschau zu vermeiden, daß prinzipiell

die Übertragung der Befugnisse zur Fleischbeschau an die Ver

treter der bestallten Tierärzte ohne weitergehende Formalitäten

verfügt würde. Der Gesamtheit wäre jedenfalls mehr gedient,

wenn der betreifende Tierarzt, und sei es auch nur für kurze

Zeit, vertretungsweise die Fleischbeschau erhalten hätte, als

wenn, um dem Buchstaben lokaler Bestimmungen zu entsprechen,

dem Sinne des Fleischbesclmugesetzes zuwider gehandelt wird und

sich dabei Begleitumstände ergeben, die in der Tagespresse

unter dem Stichwort „Sankt Bürokratius“ besprochen werden.

 

II. Milchhygienische Ausstellung des Verbandes

deutscher Milchhiindlervereine.

In Dresden fand in der Zeit vom 24. bis einschließlich

29. August 1907 die zweite milchhygienische Ausstellung, ver

anstaltet vom Verband deutscher Milchhitndlervereine,

statt. Gleichzeitig war hiermit die Abhaltung des sechsten Verbands

tages verknüpft. Als gemeinschaftliche Stätte für diese Ver

anstaltungen diente der städtische Ausstellungspalast. Protektorin

der Ausstellung war Ihre Kgl. Hoheit Frau Prinzessin Johann Georg

von Sachsen, den Ehrenvorsitz hatte Oherbttrgermeister Beutler

übernommen, im Ehrenkomitee befanden sich mehrere Vertreter

der Tiermedizin, so Rektor Geheimrat Prof. Dr. Ellenberger,

Landestierarzt Medizinalrat-Prof. Dr. Edelmann (auch als Preis

richter tätig), Landestierzuchtdirektor Prof. Dr. Pusch, Professoren

Dr. Klimmer und Richter, Bezirkstierärzte Dr. Otto und Beier.

Wie aus der vom Vorsitzenden Lulay-Berlin anlitßlich der

Eröffnung gehaltenen Ansprache entnommen werden konnte, besteht

der obengenannte Verband seit zwölf Jahren. Er hat es sich zur

Aufgabe gestellt, die Milchversorgung der Städte zu verbessern,

sie mit den Anforderungen der modernen Hygiene in Einklang zu

bringen und zu erhalten, die Angehörigen der Milchhä.ndlervereine

facbgemäß auszubilden, belehrend auf die Milchkonsumenten ein

zuwirken. Zweck der Ausstellung sollte sein, den Milchhändler

stand mit allen Errungenschaften der Neuzeit auf dem Gebiete der

städtischen Milchversorgung vertraut zu machen, und durch

Demonstrationen sowie Vorträge weiter zu schulen, die Bevölkerung

darüber zu unterrichten, welche hygienischen und technischen

Hilfsmittel erforderlich sind, um mit Hilfe ihrer Anwendung eine

einwandfreie Milchversorgung zu ermöglichen.

Die Ausstellung war nach folgenden Gesichtspunkten eingeteilt:

I. Stallbehandlung und Transport der Milch: Stalleinriehtung

und Stallgeräte. -— Gesundheitspflege und Erniihrungshygiene des

Milchviehs. —— Stalldesinfektion (Desinfektionsmittel und Apparate).

— Einrichtungen zum Melken Einrichtungen zum Reinigen der

Milch Vorrichtungen zum Reinigen der Transportgcfäße. Transport

' ka’hnenfl“Transportwagen'. "Pr:ikt'isclie' ‚Bekleidung‘ für’ Melk— ‚und,

Molkereipersonal.

II. Milchbehandlung: Kühlen der Milch. — Milchktlhlung durch

Kohlensäure, Solekühlung usw. Pasteurisieren der Milch. —— Milch

geräte und -Apparate zum Reinigen, Zentrifugieren, Kühlen,

Pasteurisieren, Sterilisieren und Kondensieren der Milch.

III. Milchverkauf: Einrichtungen zum Messen und Wägen der

Milch. F]aschenreinigungsapparate. Milchschank. Milchaufbewahrung.

Milchflaschen und Milchgefäße. Flaschenfüll- und Spülapparate,

Verschlüsse.

IV. Milchprüfung: Chemische und bakteriologische Untersuchung

der Milch und Präparate. Instrumente und Laboratoriumsgeräte

Schmutzprüfer. Situreprüfer. Fettprlifer.

V. Einschlägige Literatur. Statistik. Unterrichtsmittel.

phische Darstellungen usw.

_ VI. Milchprodnkte und Präparate. Milch, Butter, Käse usw. ——

Dauerpräparate und Konserven. Säuglingsmilch. —- Andere aus

Milch hergestellte Nahrungsmittel und Präparate.

VII. Vorrichtungcn und Apparate zur Behandlung der Milch

im Haushalt.

VIII. Kraftanlagen für Molkereibetrieb und ganze Molkerei

Einrichtungen. —— Milchvcrsorgung der Städte.

IX. Wissenschaftliche Abteilung: Dieselbe wurde aus

schließlich dargestellt durch das hygienische Institut und die

Seuchenversuchsanstalt der 'I‘ierärztlichen Hochschule

zu Dresden (Direktor: Professor Dr. Klimmer). Es enthielt

die Abteilung folgende Objekte:

I. Chemie der Milch, veranschaulicht durch Tafeln und Präpa

rate, darunter eine anschauliche Demonstration der Einzelbestand

teile gesunder und kranker Milch

II. Bakteriologie der Milch: Kollektionen von mikroskopischen

Präparaten und Rcinkulturcn von Bakterien nebst einer Tafel.

l. Normale, in fast jeder Milch enthaltene Bakterien.

2. Nur unter außergewöhnlichen Verhältnissen in der Milch

auftretende Bakterien.

Gra
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A. Bakterien der Milchfehler.

B. Krankheitserregendc Bakterien der Milch.

III. Euterkrankheiten der landwirtschaftlichen Nutztiere, in

Sonderheit der Kuh. Ein Kollektion anatomischer Präparate.

IV. Tuberkulose und Tuberkulosebekämpfung.

A. Tuberkulose der landwirtschaftlichen Nutztiere, speziell der

Kühe. Eine Kollektion anatomischer Präparate.

B. Tuberkulosebekärnpfung.

1. Immunisiernng mit dem „Dresdener Tuberkulose-Schutz

impfstoff“. Eine Kollektion anatomischer Präparate,

Impfstoffe und Kulturen.

2. Tuberkulosetilgung nach Bang.

Y’. Verschiedene Tierseuchen.

Eine Kollektion anatomischer Präparate. -— Kulturen. — Mikro

skopische Präparate und Serum-Präparate.

VI. Futterschäden.

Modelle und Präparate.

Die eben genannten Materialien waren sämtlich in tadelloser

Verfassung und sehr instruktiv aufgestellt werden, so daß das

Publikum, welches naturgemäß dem übrigen Ausstellungsteil mit

seinen Maschinen und Gegenständen, an denen der Laie mit bestem

Willen nichts besonders Lehrreiches sehen kann, weniger Interesse

entgegenbrachte, dafür diese wissenschaftliche Abteilung um so

eingehender in Augenschein nahm. Bei der Verteilung der Preise

wurde denn auch Prof. Klimmers Institut mit der Silbernen Ehren

denkmünze der Stadt Dresden bedacht, eine Auszeichnung, deren

wir uns schon aus Standesrticksicht nur freuen können.

Über die gehaltenen Vorträge ist noch folgendes zu berichten:

Das Thema: „Was kann jeder einzelne Milchhändler

für die Verbesserung der Milchhygiene tun?“ besprach

Chemiker Dr. Holst-Braunschweig, welcher betonte, daß vor allem

der Gesundheitszustand des Milchtieres im Vordergrund des Inter

esses stehen müsse. Weiter erläuterte er die Maßnahmen, welche

zur sachgemäßen Behandlung der Milch durch die Händler dienen.

Als Vortrag hatte sich Ingenieur Helm—Berlin das Thema:

„Moderne .\lilchversorgung der Städte“ ausgewählt. Er

empfahl zur Verlängerung der Nutzungsdauer der Milch die An—

wendung von Kälteapparatcn, die mit Hilfe von Eis und Salz aus«

gezeichnet arbeiten sollen.

„Über Kindersterblichkeit und. Milehversorgung der

Städte“ sprach Sanitätsrat Dr. Mein ert-Dresden. Nach Be

leuchtung der besonders in den heißen Sommermonaten häufig

seuchenhaft auftretenden Erkrankung von Säuglingen an Verdauungs

leiden hebt Meinert hervor, daß hieran nicht nur die etwa ge

sundheitsschädlich angelieferte Milch, sondern auch deren falsche

Behandlung im Haushalt schuld trage. Vieles könne die Be—

schafiung geräumiger, luftiger Arbeitcrwohnungen helfen. Das Ab

kochcn der Kindermilch sei nur ein kümmerliches, allerdings vor

läufig noch unentbehrliches Hilfsmittel. Das Ideal sei die Ernährung

mit Mutter- oder wenigstens roher Kuhmilch.

Chemiker Freese-Haunover hielt einen Vortrag über: „Die

Notwendigkeit der Kontrolle an der Produktionsstätte.“

„Die Bakteriologie derMileh“ erläuterte Dr. med. Scifert

Leipzig, indem er sich einer Reihe von Lichtbildern bediente.

Von gefaßten Beschlüssen und angenommenen Anträgen

mögen hier Platz finden:

Die Milchkontrolle an der Produktionsstätte ist unbe

dingt nötig und bedarf einer reichsgesetzlichen Regelung.

Eine Bestrafung des Händlers wegen Schmutzgehaltes der Milch bzw.

wegen mangelhaften Fettgehaltes der Vollmilch darf nur dann

stattfinden, wenn ein tatsächliches Verhalten des Händlers erwiesen

ist. Ferner soll versucht werden, die ärztlichen Vorurteile zu be

kämpfen, die gegen den Milchhändler bei Lieferung von Milch an

Anne, Kranke und Kinder bestehen. Es wurde beschlossen, bei

den beteiligten Behörden dahin vorstellig zu werden, daß in

Geschäften, in denen Grünkram, Kartoffeln und Petroleum feiige

halten werden, der Verkauf von Milch und Sahne aus hygienischen

Gründen nicht gestattet ist; es solle weiter eine einheitliche

Regelung einer Fettgrenze für Vollmilch über ganz Deutschland

festgesetzt werden; ferner solle eine Gesetzgebung in dem Sinne

angestrebt werden, daß Milch, die über ein Kilometer Transport

 
auszuhalten habe, nicht ungekühlt zum Verkauf gebracht werden

dürfe; schließlich sollen von Milchresten unter einem Liter Proben

zur behördlichen Untersuchung nicht entnommen werden.

Am 29. August war der Verbandstag beendet, und die Aus

stellung schloß wieder ihre Pforten. Die ganze Veranstaltung kann

als wohlgelungen und ihrem Zweck entsprechend bezeichnet werden.

J. Schmidt.

Fettmlnlmalgrenzen sind bei der Milch ungültig.

Nachdem vor kurzem das Landgericht Bochum sich mit der

einschlägigen Materie befaßt hatte, ist eine gerichtliche Entscheidung

in Oberhausen ebenfalls dahin gegangen, daß Polizeiverordnungen,

die natürliche Milch, weil sie einen bestimmten Minimalfettgehalt

nicht besaß, vom Verkehr ausschließen, ungültig sind. Ein Molkerei

besitzer D. war auf Grund einer für die Stadt Oberhausen ergangenen

Polizeiverordnung angeklagt und verurteilt werden, weil er Milch

als Vollmilch feilgehalten hatte, die 2,7 "/0 Fettgehalt nicht aufweisen

konnte. Gegen die Verurteilung legte der Betreffende Revision

beim Kammergericht ein. Er erklärte, er habe beste Milch feil

gehalten, er habe nicht voraussehen können, daß die Milch keinen

2,7% Fettgehalt besitze. Er halte die betreffende Polizeiverordnung

für ungültig, weil sie dem Verkauf tadelloser Milch Schranken ent

gegensetze. Das Kammergericht hob auch dies in der Vorent

scheidung ergangene Urteil auf und verwies die Sache an das

Landgericht zurück, indem es von folgenden Erwägungen ausging,

nach ä 10, II 17 des Allgemeinen Landrecbtes und ä 56 des

Polizeiverwaltungsgesetzes dürfen in Preußen Polizeiver

ordnungen den Verkauf und das Feilhalten gesundheitsgefährlicher

Sorten von Nahrungsmitteln verbieten und den Begriff Vollmilch

nach dem Fettgehalt bestimmen. Der Polizeibehörde stehe aber

kein Recht zu, reine natürliche Milch vom Handel auszuschließen,

weil sie einen bestimmten Fettgehalt nicht besitze. Eine Ver

urteilung des Angeklagten aber könne nur erfolgen, wenn denselben

ein Verschulden treffe, ein solches sei aber nicht festgestellt worden.

— Das Urteil zeigt, wie notwendig eine tierärztliche Untersuchung

von Milchkühen ist, die einen solchen minimalen Prozentsatz von

Fett in der Milch produzieren sollen. Im allgemeinen wird es oft

streitig sein, ob derartige Kühe völlig gesund sind oder nicht.

Jedenfalls gehören Kühe mit einer unter 2,7 °/„ liegenden Fett

ergiebigkeit ihrer Milch zu den Ausnahmen. Bei Molkereigenossen—

schuften pflegen zudem Mitglieder mit einer Anlieferung von der

artig minderwertiger Milch durch beträchtliche Abzüge gestraft zu

werden, und das Publikum hat jedenfalls ebenfalls ein erhebliches

Interesse, daß es für sein gutes Geld eine Milch erhält, die den

normalen Prozentsatz an Fett erhält, keine Absatzmilch. Soll daher

der Milchgenuß nicht in Mißkredit geraten, so sind die Polizeiver

waltungen gezwungen, dafür zu sorgen, daß trotz 5 10 II 17 des

Allgemeinen Landrechts und ä 56 des Polizeiverwaltungsgesetzes

einwandfreie Bestimmungen getroffen werden, die den Verschleiß

einer vollwertigen Milch ausschließlich bewirken. Dr. G.

Zur Fleischversorgung der Bevölkerung.

Das bayerische Ministerium des Innern hatte unter dem

30. April, um das verbrauchende Publikum vor unbegründet

hohen Ausgaben für Fleisch zu bewahren, die Regierungen an

gewiesen, die Stadtverwaltungen zu veranlassen, sich um die

Gestaltung der Vieh- und Fleischpreise fortgesetzt zu kümmern

und dahin zu streben, daß diese entsprechend in Einklang ge

bracht werden. Aus dem mittlerweile eingegangenen Berichten

wird in einer neuen Darlegung des Ministeriums hervorgehoben,

daß verschiedene Stadtverwaltungen, die zu Zeiten hoher Vieh

preise gegen die Landwirte Stellung nehmen, versagen, wenn

es sich darum handelt, gegen Unzuträglichkeiten im Fleisch

handel einzuschreiten und Abhilfe zu schaffen. Es fehlt in vielen

Städten an entsprechender Feststellung und Veröffentlichung der

Vieheinkaufs- und Ladenpreise, an manchen Schlachthöfen macht

wegen Widerstandes der Händler und Metzger die Ermittelung

des Einkaufspreises Schwierigkeiten, in anderen Städten endlich
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wurde jegliches Vorgehen in fraglicher Richtung abgelehnt. Das _

Ministerium bemerkt, keine rechtliche Handhabe zu besitzen, l

die Bildung der Fleischpreise zu beeinflussen, es könne nur die 3

Mittel und Wege zeigen, wie auf einen gerechten Ausgleich

zwischen Vieh- und Fleischpreisen hinzuwirken sei. Der Voll

zug der vorgeschlagenen Maßnahmen liege dagegen in den

Händen der Stadt- und Gemeindeverwaltungen und der Land

wirtschaft.

Prelstafeln.

In den letzten Monaten sind in den verschiedensten Städten,

besonders in Sachsen, durch ortspolizeiliche Bestimmungen die

Schlächter verpflichtet werden, die für die Waren geforderten

Preise auf besonderen Preistafeln auszuhängen. Dadurch wird

einmal erreicht, daß sich das Publikum leicht vergewissern

kann, in welchen Geschäften die beste Ware um das billigste

Geld geliefert wird, als auch ergibt sich für den Schlächter

aus Rücksichten der Konkurrenz die Notwendigkeit, die Ware ‚

zu angemessenen und tunlichst billigen Preisen zu verkaufen, ;

Des- .um gegenüber den Konkurrenten nicht zuriickzustehen.

halb stellt das Aushängen von Preistafeln ein wirksames Mittel

dar, um die hier und da hervorgetretene Neigung, die Fleisch- .

preise den Schwankungen der Viehpreise nicht anzupassen,

sondern beim Rückgang der Viehpreise die hohen Fleischpreise

tunlichst lange zu halten, entgegenzutreten. Das dürfte der Grund

sein, daß die Fleischer sich kräftig dagegen sträuben. In Dresden,

Leipzig, Chemnitz, Zwickau, Planen, Mittweida und Gera sind

1 seitens der Stadtverwaltung z. B. entsprechende Bestimmungen

unter Strafandrohung bei Nichtbefolgung erlassen. Die Fleischer

Innungen haben hier vielfach die Parole ausgegeben, die Vor

l schriften nicht zu beachten, um zur richterlichen Entscheidung

zu bringen, ob die fraglichen Verordnungen Rechtsgültigkeit.

besitzen und nach der Gewerbeordnung zulässig sind. Die

Landwirte treten dagegen für die Preistafeln ein und erst

neuerdings hat z. B. dieLandwirtschaftskammer für das Herzog—

tum Oldenburg die Handwerkskammer veranlaßt, an die

Flcischer-Innung mit dem Ersuchen um Aushang der Tafeln

heranzutreten.

Tuberkulose.

Bei einem dreijährigen geschlachteten Stier fand sich hoch

gradige Tuberkulose ausschließlich in den Glandulae intestinales,

während alle anderen Lymphdrüsen gesund waren.

Dr. Goldberger (Krojanke).

Schlachtvieh- und Fleischheschau In Deutschland Im II. fluartal l907.

Zusammengestellt im Kaiserlichen Statistischen Amt. (Vgl. 11. T. w. 11101, s. 455.)
        

  

 

 

 

 

 

 

_ Zahl der Tiere, an denen die Schlachtvich- und’ Fleischbeschau vorgenommen wurde

S t a a t e n Pferde ‘ l Jung_ Kälber ‘

und und 1 rinder ' .
I l ' b ' 'L a n d e s t e i l e andere Ochsen , Bullen Kühe über 18 Sehweme Schafe y Ziegen Hunde

Emh“fer l [ J 3 Monate alt l

Provinz Ostpreußen . . . . . 209 . 1 450 i 2 330 ' ~ ' ß 586 ! 5 066 34 743 i 93 759 12 359 | 488 u

‚. Westpreußen 2011 ‘ 1112 2111 l c 204 | 2 140 211541 | 1s 551 10 sss 005 _

Stadt. Berlin . . . . . . . . 2 440 , 10 052 , 10 2s5 2 555 \ 5 232 411 1114 \ 287 114 111 549 ; 119 _

Provinz Brandenburg . . 1 468 2 513 1 s 545 18 423 s 0111 51 690 211 608 1s 015 ' 1 670 2

„ Pommern . . . . . . 280 301 l 2 951 1 123 ‘ 2 211 , 25 035 l 10 515 21 10s 302 _

„ Posen . . . . . . 125 042 . 1 844 5 aus a 848 39 259 . 104 010 10 894 2 000 . _
„ Schlesien . . . . . . 2 1154 ‚ s 094 f 12 031 ' 2s 664 l 15 452 101 941 ‘ 321 1100 20 5111 l 10 n-5 291

„ Sachsen . . . . . . 1 1115, 2 550 . 5 817 15 005 l 1 952 . so 201 168 024 es 501 ‚ 1 955 so

„ Schleswig-Holstein . . 101 3 300 1 3 110 9 099 l 4 020 ‘ 211 122 ! 10 092 | 5 410 i 252 4
„ Hannover . . . . . . 1 528 s 500 1 0 511 10 510 l 5 451 es 5111 113 512 10 681 833 m

„ Westfalen . . . . . . 1 955 | 2 122 l .1 784 1 55000 l 501121 54599 l 152 012 11 012 ‘ 2 001 ' _

„ Hessen-Nassau . . . . 521 s ss5 1 408 . 13 905 ; 10 11:; 50 268 ‘ 121 010 11 201 l -1 522 _

„ Rheinland . . . . . . 5 1911 y 19 0s0 . 1 913 00 4115 15 606 ‚ 100 s51 l sss 201 20 321 ‘ 1 505 19

Hohenzollern . . . . . . . . —- 57 1 9 ‚ 256 l 482 817 1 589 22 l 160 —

Königreich Preußen . . 17 005 l 68 723 f 70 254 l 223 448 ,~ 92 685 l 650 412 2 226 725 303 513 ' 52 291 ; 355

Königreich Bayern . 2 317 | 27 881 11 004 | 42 758 32 850 l 194 677 453 091 22 246 61 094 72

Königreich Sachsen . _. 2 053 l 8 628 ‚ 8 356 l 34 727 1 4 583 ‘ 110 104 307 890 37 382 15 382 434

Württemberg . 135 l 4 165 ‘ 2 883 E 9 548 l 21 765 1 45 245 120 981 3 701 10 172 22

Baden . . 365 l 6 398 i 2 213 l 9 198 . 18 679 42 838 116 247 4 771 11 566 1

Hessen . . . ._ . . ‚ 244 1 4081 \ 373 , 7 993 l 8305 19 019 79095 3 005 12169 —

Me'cklenburg-Schwerin . 266 141 f 1 476 1 3 656 1 248 ‘ 18 013 25 274 4 991 276 1

Sachsen-Weimar . 107 1 372 1 285 l 1 917 1 478 6 801 20 806 3 040 2 384 1

Mecklenburg-Strelitz . 63 l 34 1 80 , 390 152 l 2 515 4 257 821 29 —

Oldenburg . . 68 ‘ 427 l 382 ‘ 1 201 l 972 , 4 743 13 062 553 70 —-—

Braunschweig 81 Ä 198 l 2 001 989 “ 2 400 ‘ 6 625 36 769 4 488 [ 141 —

Sachsen-Meiningen 52 l 342 l 168 1 215 l 1180 1 3575 14096 1589 991 i -—

Sachsen-Alteuburg 45 1 60 ; 298 l 1 878 l 514 3 806 12 363 993 2 266 | 2

Sachsen-Koburg-Gotha. . 76 239 ‘ 90 ; 1 518 T 1 049 3662 18 557 2961 370 ‘ 18

Anhalt . . . . . . . 259 275 L 691 ‘ l 366 1 676 3953 20900 2 592 165 31

Schwarzburg-Sondershausen . 4 38 46 l 787 ‘ 301 , 1 335 6 148 765 j 46 —

Schwarzburg-Rudolstadt 12 1 41 l 44 ‘ 487 l 500 1 553 4 809 772 193 | —

Waideck . . . . -—- i 56 l 53 1 193 484 , 1 722 1 441 465 442 —

Reuß ältere Linie . 24 1 120 | 117 416 l 228 1 272 5 341 592 l 518 1

Reuß jüngere Linie . 51 ; 140 265 l 114 ~ 589 ‘ 2 342 12 870 1 5ll 2 408 ‚ 5

Schaumburg-Lippe 0 6 l 13 l 198 ‚ 34 495 884 40 56 , _

Lippe . . . . 24 22 l 333 461 , 170 l 2 749 3 463 184 167 l —

Lübeck 110 1 157 1 267 l 1‘ 567 ‘ 310 l 3 692 8 497 942 119 ——

Bremen 390 ; 1 031 l 1 913 1 663 5 378 4 697 ! 25192 3 581 : 18 —

Hamburg . . . 945 6 442 l 1 935 l 2 031 l 6 993 14 841 1 94 401 21637 l 47 —

Elsaß-Lothriugen . 664 l 4 261 | 1 392 ; 19 552 l 5 445 l 36 509 l 78 476 8 668 ‘ 4 538 | —

Deutsches Reich . . 25 366 134 278 106 983 l 369 207 l 203 918 1‘ 1 187 195 | 3 711 571 434 742 l 178 918 943

Dagegen im l. Vierteljahr 1907 . 37 402 141 078 96 968 392 623 , 183 989 . 1 053 585 l 4 076 384 440 346 131 699 2 278

„ „ „ 1906 . 47 638 155 094 98 558 407 191 | 233 776 892 405 4 012 464 580 848 ‘ 140 029 2 325

„ „ 3. „ 1906 . 26 426 153 916 120 254 395 206 . 258 035 1 008 979 3 109 802 742 403 41 485 1 032

„ „ 2. .. 1906 . 29005 152118 117 348 , 392 660 1 222341 1254177 I 2981914 486139 ‚ 170996 1013

 



3. Oktober 1907. 733BERLINER TIERARZTLICHE WOCHENSCHRIFT.

Notschlachtungen.

Da vielfach von den Besitzern Notschlachtungen ohne Lebend

beschau voreilig bei Tieren vorgenommen werden, deren Krank

heitszustand keine unmittelbare Gefahr für das Leben des Tieres

bedeutet, wird die Fleischbeschau hierdurch, wie der Regierungs

präsident von Potsdam in einer Bekanntmachung betont, oft

ohne berechtigte Gründe erheblich erschwert. Der Regierungs

präsident macht darauf aufmerksam, daß die Untersuchung der

geschlachteten Tiere, bei denen keine Lebendbeschau der

Schlachtung voranfgegangen ist, auf das peinlichste vorzu

nehmen und, sofern selbst nach 24stiindigem Hängenlassen des

Fleisches auch nur der geringste Zweifel über die einwand

freie Beschaffenheit desselben besteht, es für untauglich, min

destens aber für bedingt tauglich zu erklären sei. Die Ver

weisung derartigen Fleisches als minderwertig auf die Freibank

und der Verkauf in rohem Zustande könne nicht als einwand

freies Verfahren erachtet werden. Dagegen würde sich bei

den Notschlachtungen, denen eine Lebendbeschau voraufgegangen

ist, die Entscheidung über die Beschafl‘enheit des Fleisches

leichter treffen lassen, und es würde deshalb die Beurteilung

in diesen Fällen, soweit es die gesetzlichen Bestimmungen zu

lassen, milder ausfallen können als in denjenigen Fällen, in

denen keine Lebendbeschau stattgefunden habe. — (Trotz unter

bliebener Lebendbeschan kann nach den Ausführungsbestimmungen

zum Reichsfleischbeschaugesetz das Fleisch notgeschlachteterTiere

vollwertig oder minderwertig sein.)

Handel nach Lsbsndgswlcht.

Auf die öffentliche Anfrage, an welchen Schlachthöfen nach

Lebendgewicht gehandelt wird, sei bemerkt, daß auch am Ham

burger Schlachthofe, wenigstens vorwiegend, der Handel nach

verkauft, wobei bei Berechnung des Preises allerdings 20 bis

:Zi. Proz. des Gewichtes abgezogen werden, also derselben das '

vermutliche Schlachtgewicht zugrunde gelegt wird. Rinder,

Kälber und Hammel pflegt man teils nach Lebendgewicht zu

handeln und zu bezahlen, ohne Umrechnung auf das voraus

sichtliche Schlachtgewicht, oder der Einkauf erfolgt „auf den

Fiißen“, d. h. um einen vereinbarten Preis nach Abschätzung

des Wertes des Tieres ohne Gewichtsbestinuuung. Ausnahms

weise werden Rinder nach Schlachtgewicht verkauft. Schluß

scheine werden nicht benutzt.

~ Schlachtgewlcht.

Die hessischen Metzger-Innungen haben an das Großherzogliche

Ministerium in der Frage der Feststellung des Schlachtgewichts

eine Denkschrift eingereicht, und den Entwurf einer Verwiegeord

nung beigefügt. Allgemein anerkannte Normen für die Ermittlung

des Sehlachtgewichtes zu besitzen, kann nur wünschenswert sein.

um in solchen Fällen, in denen wegen angeblich zu starken Aus

schneidens oder Ausputzens vor dem Wiegen Streitigkeiten ent

stehen, eine Richtschnur für das Urteil zu haben. Die hessischen

Vorschläge gehen dahin, daß vor der Gewichtsermittlung beim

Ausschlachten abgetrennt werden dürfen:

a

I. Bei Großvieh, Kälbern, Schafen und Ziegen:

a) die Haut bzw. das Fell, jedoch so, daß kein Fleisch oder

Fett daran verbleibt‘;

b) der Kopf im Genick vor dem ersten Halswirbel senkrecht

zur Wirbelsäule ohne jedes Halsfieisch;

c) die Füße im ersten Gelenk über dem sogenannten Schienbein,

d) Die Organe der Brust-, Bauch- und Beckenhöhle mit den

anhaftenden Fettpolstem, bei Großvieh, Schafen und Ziegen auch'

Nieren, Nierenfett und Schlußfett;

e) die an der Wirbelsäule und in dem vorderen Teil der Brust

höhle gelegenen Blutgefäße mit den anhaftenden Geweben, sowie

die Luftröhre, die Thymusdrüsen (Milcher) und der sehnige Teil

des Zwerchfells;

f) das Rückenmark;

g) bei männlichen Tieren der Penis (Ziemer) und die Hoden,

jedoch ohne das sogenannte Sackfett, bei Kühen das Euter, jedoch

ohne Voreutcr;

h) der Schwanz bei Großvieh zwischen dem 2. und 3. Schwanz—

wirbelknochen.

ll. Bei Schweinen:

a) die Eingeweide der Brust-, Bauch- und Beckenhöhle, jedoch

ohne Nieren und Nierenfett (Schmer);

b) die Zunge, die Lüftröhre und der Schlund, jedoch ohne

jedes Kinnbacken— und Halsfleisch und ohne Halsdrüsen;

c) das Zwerchfell ohne anhaftendes Schwer;

d) bei männlichen Schweinen die äußeren Geschlechtsteile, bei

Mutterschweinen die Zitzen;

e‘) das Rückenmark.

Beim Ausstechen der Ohren und Augen, bei Entfernung der

Zitzen, des Afters, der Geschlechtsorgane und der Blase dürfen

benachbarte Teile nicht ausgeschnitten werden.

Mastvlehausstsllungsn I908.

Der Termin für die 34. Mastviehausstellung in Berlin ist auf

den ö.——7_. Mai festgesetzt. Es wird bezweckt, Gruppen verschiedener

Rinderrassen von mindestens je fünf Stück zur Schau zu bringen

Lebendgewicht üblich ist. Schweine werden nach Lebendgewicht i und durch Schlachtung des besten Tieres jeder Sammlung einen

Wettbewerb der Rassen in Frühreife, Fleischreichtum, Fleisch

qnalität und vorteilhaftem Fettansatz zustande zu bringen. ‘Es sind

dafür in Aussicht genommen: Holländer. Oldenburger, Jeverländer,

Wesermarschtiere; sodann Wilstermarschtiere, rote Holsteiner Short—

homs, Landshorthorns, und von süddeutschen Rassen badisches und

bayerisches Fleckvieh, ebenso Frankenvieh und Vogtlitnder Tiere.

Vorn 10 —12 April 1908 wird in Köln eine Scblacht- und

Mastviehausstellung stattfinden. Um Gelegenheit zu geben, die

Resultate von Fütterungsversuchen auf der Ausstellung vorzuführen,

ohne, daß die betreffenden Tiere mit den unter ganz anderen Be

dingungen ‘gemästeten Tieren derselben Rassen und Altersklassen

konkurrieren müssen, ist für jede der Abteilungen Rinder, Schweine

und Schafe je eine besondere Abteilung für Versuchstiere ein

gerichtet werden.

Die Hamburger dritte Mastviehausstellung wird vom 17., bis

19. Oktober 1908 abgehalten werden. Ganz besonderer Wert soll

darauf gelegt werden, daß die ausgemästeten Tiere nicht nur lebend,

sondern möglichst auch im ausgeschlachteten Zustand beurteilt

werden, da nur auf diese Weise die Beschaffenheit der Tiere für

die besonderen Marktzwecke einwandfrei festgestellt werden kann.

Die Ausstellung wird ferner mehr noch wie bisher züchterischen

Zwecken dienstbar gemacht werden, indem Gelegenheit geboten

werden soll, die Bedeutung der einzelnen Viehschläge als Fleisch

tiere nach Menge und Güte des Fleisches darzutun.

 

Bücheranzeigen und Kritiken.

Handbuch der Mllchkuntle. Von Dr. H. Rievel, Professor an der

Tierürztlichen Hochschule Hannover. Verlag von M. u. H. Schaper.

Hannover 1907. Preis gebunden 10 M., brosch. 9,50 M.

Bei der großen Bedeutung, welche die Milchkontrolle für die

Bevölkerung besitzt, und der Beachtung, die derselben in jüngster

. Zeit in immer steigendem Maße von den berufenen Sachverständigen

entgegengebracht wird, war es für die Tierärzte, denen die Milch

 

untersuchung in erster Linie zusteht, sehr bedauerlich, in der

Literatur kein geeignetes Handbuch vorzufinden. das die tierärzt

lichen Aufgaben bei der Kontrolle der Milchviehbestände und der

Milch eingehender behandelt. Alle bekannteren Werke über Milch

kontrolle und Milchverwertung —— genannt seien z. B. das umfang

reiche Werk von Stohmann oder der kleine praktische Leitfaden

von Gerbe‚r — besprechen fast nur die chemische Untersuchung

oder den Betrieb in den Molkereien. Es mußte daher für einen

praktischen Tierarzt stets schwer sein, wenn Anforderungen und



734
N0. 40.BERLINER TIERÄRZTLICHE WOCHENSCHRIFT.

Anfragen hinsichtlich der Milch und deren Kontrolle an ihn heran

treten, die richtigen Entschlüsse zu treffen. Ein von J anson

Kopenhagen in deutscher Sprache geschriebenes, bei Enke-Stutt

gart erschienenes Werk behandelte dann zum erstenmal die tier

ärztliche Kontrolle, von deutschen Autoren hat dieses nun Rievel

unternommen. Der Verfasser schildert in dem 376 Seiten langen,

mit einer Anzahl Abbildungen ausgestatteten Werke zunächst die

‘Anatomie und Psychologie der Milchdrüse und der Milch in ein

gehender Weise, bespricht darauf die durch Milchgenuß auf den

Menschen übertragbaren Krankheiten, die für Kühe spezifischen _

Infektionskrankheiten, die Verunreinigung der Milch durch pathogene

und nicht pathogene Bakterien und durch chemische Stoffe aller

Art und schließt die Maßregeln zur Verhütung der durch Milch

genuß drohenden Gefahren an. Darauf folgt nach einer Darlegung

über Kindermilch und Säuglingsernährung in einzelnen Abschnitten

die Milchkontrolle vom Stalle bis zur Straße. einschließlich der

Milchuntersucbung und deren Methoden. Als Anhang sind beigefügt

eine Anzahl Polizeiverordnungen über den Verkehr mit Milch als

Muster und eine umfangreiche Zusammenstellung der Literatur. —

Rievel hat in dem Werke sich genügend von der Tendenz der für

Chemiker verfaßten Bücher über Milchuntersuchung freigemacht,

um die „Milchkunde“ als speziell für die Tierärzte geschrieben und

geeignet bezeichnen zu können, und hat. die Aufgaben der letzteren

in so eingehender und erschöpfender Weise zusammengestellt, daß

mit dem Buche einem wirklichen literarischen Bedürfnis abgeholfen

wird in einer Weise, die dem Verfasser ebenso zur Ehre, wie der

Gesamtheit zum Nutzen gereicht und auch weiteren Kreisen die

Notwendigkeit und Bedeutung der tierärztlichen Kontrolle vor Augen

zu führen geeignet ist. Eine kritischem Auswahl der für die

Praxis des Tierarztes brauchbaren Untersuchungsmethoden und eine

detailliertere Schilderung der Technik bei Ausführung derselben

wären im Interesse der Ungeübteren zu wünschen und für die Neu

auflage des warm zu empfehlenden Buches anzuregen, diese Seite

der Darbietung in ebenso erschöpfender Weise unter Anlehnung an

die praktischen Bedürfnisse zusammenzufügen, wie die allgemeinen

Schilderungen über die Milch und die Notwendigkeit und Aufgaben

der Kontrolle. Glage.

Neue Eingänge.

lno. T. Share-lones, F. R. 0. V. S.‚ The Surgical Anatomy of

the Horse. Part II. Williams and Norgate, London 1907.

Personalien.

Auszeichnungen: Der städtische Bezirkstierarzt und Schlachthof

direktor Hugo Heiß-Straubing erhielt die rumänische Jubiläums

medaille am Bande und die Ehrenplakette der rumänischen Jubi

läumsausstellung. ~ _

Ernennungen: Der Assistenztierarzt Karl Joseph—Stralsund zum

Polizeitierarzt in Hamburg.

Versetzt: Kreistierarzt Dr. Bauer-Schwerin a. W. in die Kreis

tierarztstelle zu Kolmar (Posen). — Ruhestandsversetzung: Der

Gr. Zuchtinspektor Heinrich Leyenderker-Heidelberg auf sein An

suchen bis zur Wiederherstellung seiner Gesundheit in den Ruhe

stand versetzt.

Verzogsn: Die Tierärzte Bruno Hafner-Karlsruhe als Assistent

des Gr. Bezirkstierarztes nach Pfullendorf, Erhard Rad. Schäme

Werdau als Assistent des Gr. Bezirkstierarztes nach Villingen,

Christian Srhlenker- Schwenningen als Schlachthaustierarzt nach

Freiburg i. Baden, August Jauß-Villingen nach Stuttgart, Dr. med.

vet. Stand/‘aß als Assistent des Kreistierarztes nach Greifenberg

(Pommern).

Examina: Promoviert: Engen Suucr-Großgerau zum Dr. med.

vet. in Bern. — Approbiert: Die Herren Franz Schober aus Gr.

Naujehnen, Georg Jacob aus Gollnow, Franz Wagen/„recht aus Tempel

burg, Friedrich Schnitze aus Lindenwerder, Ludwig Moses aus Briesen,

Leo Wolfstcin aus Gr. Lemkendorf, Ernst Bauch aus Oderbcrg a. 0. in

Berlin; Rudolf Lindemann aus Schnackenburg in München.

In der Armee: Füchse], Stabsveterinär beim Leib-Garde-liusaren

Regiment, der Charakter als Ober-Stabsveterinär verliehen.
 

 

Wiederangestellt die Oberveterinäre bisher bei der Schutztruppe

Galke im 11. Ul.-Rgt., Krach im 52. Art.—Rgt., Hausmumz im 8. Bus.

Rgt., Wal)?’ im 15. Art.-Rgt. — Im Beurlaubtenstande: Be

fördert: zu Stabsveterinären die Oberveterinäre d. L. II Kieß (Rech

lingen), Gbz (Gmünd), Sperling (Ehingen), Mager (Ulm); zu Ober

veterinären die Unterveterinäre Schwartau (Lüneburg) und Schliep

(iI Hamburg). — Der Abschied bewilligt dem Oberveterinär d. L. II

Vö'rkel (Mülhausen i. Th.).

Todesfälle: Kreistierarzt a. D. Gottlieb Ludwig Grabe-Altem: i. W.,

Polizeitierarzt Pietsch-Berlin und Tierarzt Xarer Hirschbold-München.

Vakanzen.

Krelstierarztstellen: Reg-Bez. Posen: Schwerin a.W.: zum 15. 0k

tober cr. Bewerb. innerhalb 3 Wochen a. d. Reg-Präsidenten.

Kaiser Wilhelm-Institut zu Bromberg: Assistent bei der Abteilung für

Tierhygiene, mit bakteriolog. Arbeiten vertraut, zum 1. Oktober cr.

Bewerb. a. d. Vorsteher der Abteil. für Tierhygiene.

Schlachthofstellen: a) Neu ausgeschrieben: Lippstadt: Ver

walter baldigst. Gehalt 2500 bis 4000 M. Privatpraxis verboten.

Bewerb. bis 10. Oktober cr. a. d. Magistrat. — Metz: Schlachthof

tierarzt. Bewerb. umgehend a. d. Bürgermeister. — Moors: Tier

arzt baldigst. Gehalt 3000 bis 4500 M. Privatpraxis nicht gestattet.

Meldungen umgehend a. d. Bürgermeisteramt.

b) Nach Ablauf der Meldefrist noch unbesetzt:

Bischofswerder (Westpr.): Inspektor. 1200 M., freie Wohnung usw.

—— Bitburg: Tierarzt. 1600 M. — Bonn: III. Tierarzt. 2400 M.

—— Borken: II. Tierarzt. 2400 M. —— Crefeld: Assistenztierarzt.

— Dortmund: Assistenztierarzt. 2400 M. —- Düsseldorf: Tierarzt.

2500-4000 M. — Duisburg: Direktor. 4500—6000 M. — Frankfurt

a. M.: Obertierarzt. 4300—6400 M. — Gostynzinspektor. 1500 M. -—

Halle a. S.: Assistenztierarzt. 2400 M. — Hanau: II. Tierarzt. 2400 M.

— Harburg (Elbe): Assistenztierarzt. 2000—2600 M. — Husum:

Trichinenschauer. 1300 M. und 200 M. Wohnungsgeld. -— Johannis

burg (Ostpr.): Tierarzt. 1600 M. bis 2400 M. — Kattowitz:

Zwei Assistenztierärzte. Je 2400 bis 3300 M. — Kottbus:

Assistenztierarzt. 2600 M. — Kreuz a. d. Ostbahn: Tierarzt

für Fleischbeschau. —- Laage i. Meckl.: Tierärztl. Fleischbeschauer.

Einkommen aus Fleischbeschau ca. 2100 bis 2500 M. —— Lands

berg a. W.: Assistenztierarzt. 2400 M. — Langenschwalbach:

Verwalter. — Liegnitz: Hilfstierarzt. 2400 M. — Markneukirchen:

Tierarzt. 2800 bis 3400 M. — Milspe: Tierarzt als amtlicher Fleisch

beschauer. 2100 M. - Mülheim a. Rhein: Assistenztierarzt. 200 M.

monatlich. - Naugard: Verwalter. Fixum 1000 M. -— Neuß: Di

rektor. 3600 M. bis 4800 M., fr.Wohnung usw. — Olpe (Wstf.): Fleisch

beschautierarzt. Gebühren zirka 2400 M. -— Osnabrück: Hilfstier

arzt bei der Auslandfleischbeschaustelle. Monatlich 250 M. —

Pakosch: Verwalter. 2000 M. —— Planen: Assistenztierarzt.

2300 M. bis 3200 M.‚ freie Wohnung. — Posen: Tierarzt. 2400 M. —

Prünn (Rhld.): Verwalter (Tierarzt). 1200 M. bis 1500 M.‚ freie

Wohnung usw. — Rhede, Bez. Münster: Amtlicher Fleisch

beschauer. Aus Fleischbeschau 1200 bis 1300 M. — Rostock

(Mecklb.)z Hilfstierarzt. 200 M. monatlich. — Rügenwalde:

Schlachthofinspektor. 2100 M. — Rybnick: Schlachthofverwalter.

— Soldau i. Ostpr.: Schlachthofinspektor. 1500 M. — Spandau:

Assistenztierarzt. 1950 M. — Stargard i. Pomm.: Assistenztierarzt.

1800 M. —— Stettin: III. Tierarzt bei der Auslandtleischbeschaustelle.

2400 M. — Straßburg-i. Els.: Direktor. 5000 M. — Weißensee

bei Berlin: Tierärztlicher Fleischbeschauer. 3000 M. — Zwickau:

Tierarzt. 2l00 M.

Stellen für amhulatorlsche Fleischbeschau und Privatpraxis: Nach

Ablauf der Meldefrist noch unbesetzt: Altstaden (Landk

Mühlhcim a. d. Ruhr). — Burgbohl. — Daher (Kreis Stard). —

Dobrilugk. — Friedeberg a. Qu. — Friedrichstadt. — Gutt

stadt. —— Heilsberg. — Jarmen. — Kemberg (Kr. Wittenberg).

— Kirchberg-Hunsrück. — Langelsheim (Herzogt. Braun—

schweig). —— Malente-Gremsmühlcn. — Mariensee (Westpr.;

—— Pritzerbe. — Ratzebur i. Pomm. -—- Spangenberg, Bez.

— ‘ Kassel. — Wanne.

Verantwortlich für den Inhalt (oxki. lnnntontaü): Prof. Dr. Schmaltz in Berlin. — Verlag—und Eigentum der Verllpbuchhlndluug von Richard Schach in Berlin. —

Druck von W. Büxsnstoin. Berlin.
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Gelegenheitsursachen für Rotlaufausbrüche.

‚Von Kreistierarzt Hoehne-Ohlau.

So lange die staatliche Rotlaufbekämpfung besteht, haben

die in Herden sporadisch auftretenden Rotlauffälle bei mir stets

besonderes Kopfzerbrechen ausgelöst. Auf der Suche nach

Erklärungsgriiuden hat mir eine nunmehr zehnjährige Erfahrung

so mancherlei vor Augen geführt, was ich hier den Kollegen

unterbreite mit der Bitte, eine kritische Sichtung vorzunehmen

und etwa mir unterlaufene Irrtümer aufzudecken bzw. meine

Erfahrungen durch weitere Beobachtungen bereichern und ver

allgemeinem zu helfen.

Wie bei den meisten Erkrankungen leistet auch für jeden

Rotlaufausbruch eine Gelegenheitsnrsache die nötige Beihilfe.

Eine möglichst den natürlichen Verhältnissen sich näherude

Haltung der Schweine läßt in den seltensten Fällen eine Er—

krankung an Rotlauf zu; je weiter aber diese von den Umständen,

unter denen das Schwein im Urzustande gewohnt war zu leben,

abrückt, je weiter die unnatürliche Haltung —— Domestikation ——

getrieben wird, um so größer wird die Möglichkeit, an Rotlauf

zu erkranken. Ich habe diese Möglichkeiten begründet gefunden

1. in der Haltung und Wohnung und 2. in der Fütterung bzw.

in den Futtermitteln.

Zu 1. Die Klagen über Verweichlichung unserer Haustiere

und deren gebrochenen Widerstandskraft gegenüber Krankheiten

und Seuchen aller Art sind etwas Alltägliches und hinlänglich

Bekanntes, daß es sich erübrigt, hierüber noch Worte zu ver

lieren. Der unnatürlichen Haltung unserer Borstenträger ist

größtenteils die Verweichlichung zuzuschreiben. Ein lebens

länglicher Zellenarrest mit vollständig beschränkter Bewegungs

möglichkeit kann unmöglich der Lebenstätigkeit zuträglich sein

und die Seuchenfestigkeit erhöhen.

Man beginnt in der Neuzeit in beteiligten Kreisen diesen

Verhältnissen mehr Aufmerksamkeit zu schenken und sucht

entweder durch Kreuzung mit Tieren, welche möglichst einer

\ ursprünglichen Haltung entnommen,

~ widerstandsfähigeres Tier zu züchten oder durch „Wildhaltung“ 

wie Wildschweinen, ein

die verweichlichten Tiere nach Möglichkeit abzuhärten und deren

Seuchenfestigkeit zu erhöhen. Beiden Bestrebungen ist das Wort

zu reden. Von welcher Wichtigkeit‘ eine möglichst natur

gemäße Haltung der Schweine für deren Seuchenfestigkeit

ist, dürfte ich als bekannt voraussetzen; je näher dem Ur

zustande die Haltung der Schweine steht,

ist deren Seuchenfestigkeit speziell gegen Rotlauf; die Wider

standskraft gegen Rotlauf wird durch Gefangenschaft ge

brochen bzw. wird durch diese die Erkrankungsmöglichkeit

erst geschaffen. Als Beweis hierfür diene folgende Beobachtung:

Auf dem Gute N. im Kreise Zu. bestand seit Jahren für die

Guts- und Tagelöhnerschweine Weidegang. Außerdem genossen

die Gutsschweine unbeschränkten Auslauf auf dem Schweinehofe

und zwar sowohl im Sommer wie im Winter; sie wurden nur

nachts eingesperrt. Die Schweine der Tagelöhner trieben sich

am Tage, wie das in polnischen Landesteilen üblich, ungehindert

auf dem Gehöft und der Straße umher. Durch den Verkauf des

Gutes trat für die Gutsschweine eine prinzipielle Veränderung

in der Haltung ein; für sie wurde Stallhaltung eingeführt;

ihnen wurde auch der Auslauf auf dem Schweinehofe entzogen.

Sechs Wochen nach Neuordnung der Dinge brach unter den

Gutsschweinen Rotlauf aus. Die Tagelöhnerschweine, deren

Haltung unverändert geblieben, wurden von der Seuche ver

Der Vorgang gibt zu denken. Es fragt sich zunächst,

worin liegt die Abwehrwirkung des Weideganges? Nach

physiologischen Erwägungen kommen hierbei folgende Faktoren

zur Geltung: Bewegung, Einwirkung der Sonnenstrahlung und

Stillung des natürlichen Verlangens nach omnivorer Nahrung.

Von welch hervorragender Wirkung die freie Bewegung für das

Gedeihen der Tiere ist, darf ich als unbestritten voraussetzen:

ein ungebundenes Kalb macht gegenüber seinem frei in der

Luft sich bewegenden aufwachsenden Artgenossen bei gleicher

um so größer

schont.



736 BERLINER TIERÄ.RZTLICHE wocnnuscumrr. N0. 41.
 

Fütterung und Pflege den Eindruck eines verlausten Kümmerers.

Das schönste Fohlen von bester Abkunft wächst, wenn früh

zeitig angekettet, zu einer mit fehlerhaften Beinstellungen be

hafteten Jammergestalt heran; Ferkel ohne Auslauf gedeihen

so lange, als ihnen das Euter gewährt wird; sie fallen aber

bedenklich ab und kümmern, sobald sie abgesetzt werden und

ihnen nicht tadellose Vollmilch gereicht wird. Der Mager

schweine kaufende schlesische kleine Mäster kauft lieber den

härteren polnischen Läufer; weil der in Gefangenschaft geborene

und darin aufgewachsene einheimische Artgenosse zu leicht

kümmert und „Reißer“ (Rhachitis) wird. Eine Pflanze, welche

des Sonnenlichts entbehrt, gedeiht nicht, und Tiere, welche

dauernd der Einwirkung des Lichts und der freien Luft ent

zogen werden, entarten und verweichlichen. Die ins Extrem

verfallene Stalliiitterung des Rindes erzeugt Tiere, bei welchen

Seucheninvasionen wahre Katastrophen herbeiführen. Die Stall

fütterung begünstigt hervorragend die Ausbreitung der Tuber

kulose und bei der Nachzucht Kälberseuchen M Nabelbrand,

Durchfall, Pneumonie usw. H Einige Wochen Weidegang ge

nügen meistens, die üblichen Folgen der Stallhaltung — Verkalben

und Kälberseuchen — verschwinden zu lassen. Ich habe wiederholt

das epidemische Verkalben verschwinden sehen, sobald einige

Monate Weidegang eingeführt wurde. Für das schnell wüchsige

Schwein ist Weidegang und freier Auslauf geradezu Lebens

bediirfnis. Abgesehen von den dem Wachstum und Gedeihen

äußerst zuträglichen Einflüssen der Bewegung, freier Luft und

Sonnenschein kommt beim Schwein noch ein Umstand hinzu, der

bei anderen Haustieren weniger ins Gewicht fällt — das ist die

Befriedigung des Erdhungers. Das Schwein übertrifft an

Schnellwüchsigkeit alle Haustiere. Von hervorragender Be

deutung ist in den ersten Monaten seines Daseins der Aufbau

seines Knochengerüstes; dieser bedarf des Kalkes und zwar in

reichlichem Maße. Da die gereichte Nahrung meistens das Be

dürfnis nicht deckt, so sucht das Schwein das Manko dadurch

auszugleichen, daß es Erde in Massen verschlingt; am zu

träglichsten ist grober Kies, welcher in der Hauptsache aus

Kalksteingeschiebe besteht. Die im Magen stets vorhandene

Salzsäure bewirkt eine hinlängliehe Lösung des Gesteins und

Freiwerden des Kalkes und das längere Verweilen der Kiesel

im Dickdarm namentlich Blinddarm gestattet den Körpersäften

eine ausgiebige Kalkentnahme. Ich habe wiederholt bei

Obduktionen Gestein bis zu Haselnußgröße im Blinddarm ge

funden, deren Aufnahme nach Berechnung wochenlang zurück

liegen mußte und deren Erosionsflächen dafür zeugten, daß eine

fortschreitende Auflösung vor sich gegangen ").

*) Der von den Fabriken so angelegentlich empfohlenen Fütterung

von phosphorsaurem Kalk vermag ich das Wort nicht zu reden.

Ich habe einen greifbaren Nutzen derselben nie gesehen und die

Rhachitis vermag sie nicht zu beheben. Der Grund für das Ver

sagen ist durchsichtig. Nach Zusammensetzung des Futters wird

den Schweinen ein Futter gereicht, ‘welches Phophorsäure im

Üherschuß enthält; wird diese nicht durch Kalk in den Körpersäftcn

gebunden, so tritt sie an die Knochenerde und löst diese auf. Ich

habe stets gefunden, daß für Schweine die. Zuführung des hohlen

sauren Kalkes ausreicht, um dem Knochenwachstum zu genügen.

In Ermangelung von Schlemmkreide oder anderen _Kalkbestandteilen

— Kcsselstein — genügt eine Schippe groben Kiessandes, welche

in den Sandtrog oder auf den Stallboden gcschüttct den ein

gepferchten Tieren täglich gereicht wird, um sie vor Knochen

crweichung (Rhachitis, Reißen) zu bewahren. Cf. Jahrg. 1899 d. Bl.

S. 215 ff.

 

 

Fehlt dem heranwachsenden Läufer der Kalk in der Nahrung,

so kümmert er; seine Ernährung ist aus dem Gleichgewicht

gebracht und alle derartige Störungen begünstigen den Aus

bruch des Rotlaufs.

Nächst der Haltung —« ob frei oder gefangen — ist die

Wohnung, bzw. Art zu wohnen für die Seuchenfestigkeit von

großer Bedeutung. Ein Schweinestall kann in seiner Anlage

schon verfehlt sein; er ist es sicher sobald für Ventilation und

Licht nicht genügend gesorgt ist. Ein Stall ohne genügende

Abführung der mit Wasser überladenen Luft wird zu einem

ungesunden Aufenthaltsort; auch das Schwein verträgt es

nicht, wenn das Kondenswasser an den Wänden herunter

läuft; denn feuchte Luft ist ein guter Wärmeleiter und der

Warmblüter friert in feuchter Luft mehr als in entsprechend

kälterer aber trockener Luft. In Ställen mit diesem Mangel

ist der Rotlauf häufiger als in einem Holzstalle (Schweinekoben).

Alle massiven Ställe sind kalte Wohnräume und infolgedessen

Futterverschwender, weil das Plus an Wärmeleistung im Körper

aus der aufgenommenen Nahrung gedeckt werden muß — sie

sind sowohl in ihrer Anlage als in ihren Folgen teure Ställe.

Demnächst ist die Art des Wohnens in ihnen von Wichtigkeit.

Eine ungenügende Kenntnis des Rotlaufs ließ seinerzeit die

Forderung für Schweinestallbauten entstehen, welche in den

Worten gipfelte: Zement und Eisen. Diese Forderung ist nur

einseitig vom Standpunkte der Stalldesinfektion aus richtig, im

übrigen ist sie eine Täuschung. Der zuträglichste und wärmste

Schweinestall bleibt immer der Holzbau; eine hasse Holzdiele

als Lager ist noch stets wärm‘er, als ein solches auf Zement

fußb0den oder auf Steinpflaster. Die Kältewirkung des Stein

fußbodens abznschwächen, ist Aufgabe und Zweck der Einstreu.

Jedes Schwein, namentlich im jugendlichen Alter, hat das Be

streben, sich mit der Streu einzudecken, es sucht sich einzu

wiihlen; bei diesem Bestreben kommt schließlich der Körper

auf den mehr oder weniger dick bedeckten kalten Fußboden zu

liegen und die Einwirkung des kalten Lagers setzt dessen

Seuchenfestigkeit herab. Wie oft klagten schon Landwirte, daß

sie den Rotlauf nicht kannten, als sie ihre Borstentiere noch

in den alten liederlichen Holzställen hausen ließen und seitdem

sie diese in den neuen Stall, aus Zement und Eisen erbaut,

übergeführt, wurden sie den Rotlauf nicht mehr los. Solche

Ställe bedürfen des Schweinebettes. In jeder Bucht wird

die Hälfte des Fußbodens mit Brettern abgedielt. Die Dielung

liegt nicht unmittelbar auf dem Boden, sondern auf zirka

10 bis 15 cm im Durchmesser haltenden Kanthölzern; an der

nicht durch Wände begrenzten Seite desselben wird ein senk

recht zu ihr gestelltes Brett befestigt, welches diese um Hand

höhe überragt; dies zu dem Zweck, damit die Bewohner nicht

zu viel Streu vom Bett bei dessen Verlassen mit herunterziehen.

Das Bett muß möglichst an der Innenwand stehen; denn

von der kalten Außenwand rückt jedes Schwein mög

lichst weit ab.

die Außenwand in der kalten Jahreszeit durch eine sogenannte

„Setzewand“ geschützt werden, das heißt, in Manneshöhe wird

an deren Außenseite in zirka ‘/‚ Meter Stärke Stroh, Schilf,

Streu oder Dünger aufgeschichtet und durch Umbau von Brettern

oder Stangen in der richtigen Lage erhalten. Mit diesen ge

ringen Hilfen vermag man einen sonst nassen kalten, unzu

träglichen Stall zu einem angenehmen, warmen, verhältnismäßig

trockenen Wohnraum umzuwandeln; denn an den nunmehr

Läßt sich dies nicht ermöglichen, so muß
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warmen Wänden schlägt sich keine Feuchtigkeit nieder; nasse

Außentüren lassen sich durch ein dickes Strohpolster an deren

Außenseite sofort trocken machen. Die Streu auf dem Schweine

bett hält sich wochenlang trocken; denn dessen Bewohner be

schmutzen es nicht, sie wählen sich einen Winkel des unbedcckten

Stallbodens aus, in dem sie ausnahmslos die Exkremente absetzen.

Ich habe wiederholt den Rotlauf aus derartigen Ställen dauernd

und zwar ohne Schutzimpfung verschwinden sehen, sobald diese

an sich wenig kostspieligen Einrichtungen getroffen wurden.

Nächstdem ist es von Wichtigkeit, ob Sonne und Licht

in einen Schweinestall eindringen können oder nicht. In einem

von Osten nach Westen in der Längsrichtung gebauten Ställe,

dessen Buchten an den Längsseiten lagen, mit Auslauftüren und

eingefriedigten Vorhöfen, hat der Besitzer wiederholt beobachtet,

daß nur Schweine in den an der Nordseite gelegenen Buchten

an Rotlauf erkrankten, niemals in denen der Südseite. Diese

Beobachtung habe ich in der Folge bestätigt gefunden: J e mehr

Sonne und Luft in die Ställe dringt, um so seltener

tritt der Rotlauf in ihnen auf; dunkle Ställe sind Pest

ställe; das Sonnenlicht ist der Feind aller Seuchenerreger.

Zu II. Bei den meisten Rotlaufobduktionen stieß ich bis

jetzt auf eigenartige Leberveränderungen; entweder war die

Leber vergrößert, schwarzbraun, blutüberfüllt, oder sie war

geschwunden, teilweis regionär oder lobulär fettig degeneriert.,

von aschgrauroter Farbe und der Beschaffenheit der Fettleber

einer Nudelgans sich nähernd; oder sie zeigte die Veränderungen

chronisch indurativer Vorgänge. Da mir ein Teil dieser Leber

veränderungen als Folgen von schädlichen Futtermitteln bekannt

wurde, forschte ich schließlich weiter und untersuchte bei jedem

Rotlauffall auch das verabreichte Kraftfutter.

Dabei machte ich folgende Entdeckung: Wie bei Futter

vergiftungen*) in der Regel der stärkste Fresser zuerst fällt»

so fällt bei sporadischen Rotlauffällen das stärkste Schwein’von

den Buchtgenossen. Die gefundene Leberveränderung in Zu

sammenhang mit dem verabreichten gefälschten Kraftfutter drängt

zu der Schlnßfolgerung, daß in solchen Fällen an Rotlauf nur

diejenigen Schweine erkranken, welche durch eine

Organveränderung besonders vorbereitet und empfäng

lich sind. In allen derartigen Fällen waren käufliche

Futtermittel verabreicht, welche sich durch fremde und

gehörige Beimischungen als verfälscht erwiesen, wie

ich des näheren in Nr. 4 1904 der B. T. W. ausgeführt. Welcher

Art die Verfälschungen sein können, ist u. a. in der Zeitschrift

der Landwirtschaftskammer für‘ die Provinz Schlesien vom

20. Oktober 1906, S. 1335 tl‘., durch einen Bericht der agri

kultur-chemischen Versuchs- und Kontrollstation der Landwirt

schaftskammer ausgeführt. Der Berichterstatter gibt über jedes

Kraftfuttermittel eine summarische Übersicht, wieviel Prozent

der eingesandten Proben sich als gefälscht erwiesen und um

welche Beimengungen es sich handelte. Da hauptsächlich

Roggenkleie für die Schweinefütterung in Frage kommt, so lasse

ich den Bericht wörtlich folgen. S. 1337: „In den Roggenkleien

wurden in beiden Berichtsjahren die gleichen Verfälschungen

beobachtet: Reisspelzen, Hirsespelzen, Kartofl‘elpülpe, Steinnuß

drehspäne, Kreide, Gips, Haferspelzen, Maiskolbenspindelmehl,

Erdnußhülsen, Katfeeschalen und Sand wurden in vielen Fällen

konstatiert. In einzelnen Fällen wurden im Berichtsjahre 1904/05

") cf. Jahrg. 1904 d. B. T. W., S. 59 ff.

 

.gesetzes Anzeige zu erstatten.

 

Verfälschungen mit Steinnußdrehspänen bis 30—40 Proz., Kreide

bis 20 Proz., Sand bis 8‘/-‚ Proz. beobachtet. Eine große An

zahl von Proben war dumpfig, enthielt Zusammenballungen und

mußte infolge der vorhandenen Schimmelpilze als verdorben be

zeichnet werden. Häufig waren Beimengungen von Getreide

ausputz mit unverletzten Unkrautsamen, von welchen im Berichts

jahre 1904,05 bis zu 12000 Stück (Ackersenf, Ackerspärg‘el,

Ackersteinsame, Amarant, Fennich, Froh- und Windknöterich,

Gänsefuß, Gelbklee, Hederich, Honiggras, Hundskamille, Hunds

puncke, Igelsame, Kornblume, Kornrade, Labkraut, Leindotter,

Lichtnelke, Pfennigkraut, Platterbse, Sauerampfer, Schotendotter,

Taumellolch, Trespe, Vogelmiere, Wiesenklee, verschiedene

Wicken, Wucherblume am häufigsten, im Berichtsjahre 1905/00

bis zu 20000 Stück in 1 kg Kleie gefunden worden. Ein hoher

Prozentsatz von Roggenkleie enthielt massenhaft Spitzkleie mit

Brandsporen. Durchschnittlich 10 Proz. aller untersuchten

Roggenkleien der beiden Berichtsjahre zeigten die erwähnten

groben Verfälschungen, abgesehen von dem Verunreinigungen

durch Ausputz, Unkrautsamen u. dgl. Die erforderliche Reinheit

und Unverdorbenheit wiesen nur 50 Proz. aller Proben auf.“

In Heft 18 und 21 derselben Zeitschrift, Jahrgang 1905, läßt

sich Prof. Dr. v. Soxhlet nach einem am 3. April 1905 im

Klub der Landwirte zu Frankfurt a. M. gehaltenen Vortrage in

ähnlicher Weise über die Fälschungen der Futtermittel aus und

schildert die eminente Giftigkeit der Preßrückstände der

Rizinusschalen, welche er häufig auch dem Leinmehl bei

gemengt gefunden habe.

Eine fernere Beobachtung geht dahin, daß der Rotlauf

gern solche Bestände aufsucht, welche durch Schweineseuche

bzw. Pest verseucht gewesen; häufig fand ich an den

Kadavern noch die Veränderungen abgeheilter Seuchen an Haut

und Eingeweiden. Erkältungen vermögen Rotlauf auszulösen;

dafür folgende Beispiele: Auf einem Gute wurde die im Kuh

stalle überwinterte Schweineherde in den Sommerstall über

geführt; es war ausgangs April; einige Tage zuvor war noch

reichlich Schnee gefallen, dessen Schmelzwasser alle Vertiefungen

füllte. Da der Tag außergewöhnlich warm war, so wurde bei

der Überführung den Schweinen der Auslauf in den Roßgarten

gestattet. Die Mehrzahl nahm hierbei Bäder in den damals

noch recht kalten Pfützen. Fünf Tage später trat Rotlauf in

der Herde auf und raffte deren dritten Teil weg. Ein anderes:

Auf einem Gehöft, auf welchem die Schweinekoben verschiedener

Einwohner standen, verabsäumte die Besitzerin trotz vor

geschrittener Jahreszeit dem Beispiel ihrer Mitbewohner zu folgen

und ihren Koben durch Setzewände gegen Kälte zu schützen. Nach

einigen Tagen Frist erkrankte ihr Schwein an Rotlauf und fiel.

Ein Drittes: An einem der ersten warmen Maitage gewährte ein

Besitzer seinen Schweinen ausnahmsweise Auslauf. Wie üblich

wälzten sie sich in der Mistpfiitze. Seinem Reinlichkeitsgefühl

folgend, begoß sie der Besitzer, trotz Einspruch seines Vaters,

so lange mit Brunnenwasser, bis sie rein waren, und trieb sie

dann in den Stall. Nach drei Tagen erkrankte eins derselben

und wurde notgeschlachtet. Die beiden Stallgenossen ließ man

dann krepieren. Von dem\Fleisch des notgeschlachteten gab

Besitzer an die Nachbarn ab, ohne die Bestimmungen der

Fleischbeschau zu beachten und ohne nach ä 9 des Viehseuchen

Eiuige Tage später brach bei

einigen Nachbarn zugleich Rotlauf aus. Durch die Nach

forschungen des Ref. wurde der Zusammenhang dieser Ausbrüche
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mit dem Verbrauch des eingeführten Schweinefleisches fest

gestellt. Die Kadaver der beiden mit Brunnenwasser geduschten

Schweine wurden ausgescharrt und zerlegt. Dabei wurde als

Todesursache Rotlauf ermittelt. Ein klassischer Schulfall: Durch

künstliche Erkältung wurde der Rotlauf zum Ausbruch gebracht

und durch Fleisch eines rotlaufkranken Schweines wurde

die Seuche in die Nachbargehöfte verschleppt; endlich

hatten die gefallenen Schweine auf letzteren Gehöften ver

fälschte Roggenkleie als Futter erhalten und waren durch

Organveränderung der Leber für Rotlauf anfällig geworden.

Fasse ich meine bisherigen Beobachtungen und Erfahrungen

über Rotlaufausbriiche zusammen, so komme ich zu folgendem

Ergebnis:

I. Der Rotlauf kommt als Herdenkrankheit kaum

mehr in Betracht; wo er in großen Beständen

ausbricht, da verläuft er in der Form der Back

steinblattern.*)

II. Als sporadische Krankheit sucht der Rotlauf Schweine auf,

deren Widerstandskraft gegen Ansteckung gebrochen ist.

Als Einwirkungen, welche die Widerstandskraft brechen

und die natürliche Seuchenfestigkeit herabmindem können,

habe ich folgende ermittelt:

a) Verweichlichung infolge widernatürlicher Haltung,

als da sind: Stallarrest, verhinderter Auslauf‘, vor

enthaltener Weidegang.

b) Ungiinstige Stallhaltung; nasse, kalte, lichtarme

Ställe, unbedeckte Fußböden und dadurch kalte

Lagerstätten.

c) Erkältungen.

d) Schädliches Futter.

e) Schwäche nach überstandenen Krankheiten (Seuchen).

Als Abwehrmittel ergeben sich demnach folgende Maß

nahmen: Um ein widerstandsfähiges, seuchenfestes Schwein zu

ziehen, muß die Haltung desselben sich möglichst der Wild

haltung nähern. In Nr. 16, Jahrg. 1906 der Zeitschrift der

Schlesischen Landwirtschaftskammer beschreibt Ref., in was für

urzuständlichen Buden die Schweine sich bei der Wildhaltung

wohl fühlen. Es liegt absolut nicht im Bedürfnis des Schweines,

in einem teuren, massiv gebauten, luxuriös eingerichteten Stalle

zu wohnen; es ist in dieser Hinsicht recht anspruchslos. Was

dem Keiler und der Buche der Ameisenhaufen, ein ausgemorschter

Baumstumpf, ein trockener Humus oder Torf ist, das ist seinem

gezähmten Artgenossen ein trockenes, vor Ober- und Boden

nässe geschütztes Lager sowie ein zugfreier Raum.

Wird den Tieren täglicher und beliebiger Auslauf gewährt,

so begnügen sie sich mit jedem überdachten zugfreien Lager

raum, vorausgesetzt, daß sie sich genügend in Streu einwühlen

können und einen trockenen, schlechten Wärmeleiter als Unter

lage finden. Wird ihnen der beliebige tägliche Auslauf nicht

gewährt, so ist ein Stall mit konstanter Wärme von 15° C für

sie der angenehmste und zuträglichste Aufenthalt. Unbedingtes

Erfordernis in jedem Falle ist ein warmes, trockenes,

aus schlechten Wärmeleitern bereitetes Lager; dieses

ist conditio sine qua non ‚für jede ersprießliche

Schweinehaltung; das Schweinebett in Ställen aus

Zement und Eisen ist eine unerläßliche Forderung

von solch hervorragender Tragweite, daß deren Be
 

"‘) Dem kann doch nicht so ohne weiteres zugestimmt werden.

D. R.

 
folgung sowohl vom nationalökonomischen wie vom

veterinärpolizeilichen auch tierfreundlichen

Standpunkte nicht laut genug erhoben werden kann.

Die Verhältnisse, welche ein aus schlechten Wärmeleitern her

gestelltes Schweinebett gebieterisch fordern, sind so klar, daß

deren Diskussion überflüssig. Der schlafende Mensch umgibt

seinen Körper mit den denkbar schlechtesten Wärmeleitern —

mit Federbetten? Warum? Weil erfahrungsgemäß während

des Schlafs die Wärmeerzeugung im Körper abnimmt und damit

die Körpertemperatur sinkt. Um das dadurch entstehende

Wärmemanko auszugleichen, dienen Einhüllnngen mit schlechten

Wärmeleitern, welche die Wärmeabgabe verhindern. Wer hätte

nicht schon einen im Schlafe vor Frostgefühl zitternden dünn

behaarten Hund gesehen, der ein kaltes Lager zum Schlafen

gewählt? Beim Schwein liegen die Verhältnisse nicht anders,

sie verschieben sich sogar durch Zuchtrichtungen wesentlich zu

dessen ungunsten; denn es gibt leider schon Tiere, denen da

Borstenkleid fehlt, und deren unbedeckte Haut für Wärmeabgabe

unbegrenzte Möglichkeiten bietet. Das schnellwüchsige, rasch

zu mästende, dünnbehaarte Schwein quittiert dankbar für jedes

trockene Lager, für das Schweinebett dadurch, daß es das

Futter besser verwertet, schneller sich mästet, ein schöneres

Aussehen hat und nicht so leicht dem Rotlauf verfällt. Ich

spreche hier aus eigener Erfahrung, welche über 30 Jahre

zurückreicht und welche bei eigener Schweinehaltung einsetzte.

Hohe Strohpreise und Geldmangel ließen mich zu dem Aushilfs

mittel greifen, meinen Schweinen nur ein Holzbett als Lagerstatt

zu bieten. Sie arteten sich von Stunde an besser und bekamen

ein glatteres Aussehen; ein täglich gestatteter Auslauf erhöhte

ihr Wohlbefinden. Während bei den Nachbarn die Schweine an

Röt‘lhiif"iidlßiifblik=lbim’ ‘die’ meinig'en" %ai‘r’sc'iiöiitl ' Vor‘ 'ä'0' '.i:ill'f€xi‘

kannte man noch keine Schutzimpfungen gegen Rotlauf. Ich

schreibe diesen Glücksumstand lediglich den zutrüglichen Ver

hältnissen n— warmes, trockenes Lager und täglicher Auslauf —

zu, die für meine Schweine geschaffen, denn die Möglichkeit,

Rotlaufgift aufzunehmen, war für sie in reichlichem Maße ge

geben -— als Nachbar ein Fleischer mit Rattenplage, dazu der

von den Schweinen mit Vorliebe aufgesuchte Ablauf fiir Küchen

und Hausabwässer usw. Ich habe in der Folge, sobald es sich

um Abwehr gegen Rotlauf handelte, auf ' diese Verhältnisse

stets großes Gewicht gelegt und die Schweinehalter vor ferneren

Rotlaufausbrüchen geschützt, welche meine Ratschläge befolgten.

Licht und Sonnenschein sind Feinde des Rotlaufs;

in gut belichteten, sonnigen Ställen ist Rotlauf selten; er sucht

mit Vorliebe Ställe auf der Schattenseite auf. Dagegen vermag

auch ein Schwein nicht anhaltend Sonnenbrand zu ertragen; es

sucht auch in der Hitze gern den Schatten auf und verfüllt

andernfalls leicht dem Sonnenstich. Jeder Auslauf muß somit

schattenspendende Orte aufweisen. Fehlen diese, so müssen

solche besonders hergerichtet werden. Recht gut bewährt sich

ein 11/2 Meter hoch überdachter Platz von einer Größe, daß alle

Ausläufer darunter Platz finden. Dessen Fußboden wird mit

Bohlen oder Brettern, auf Kanthölzer genagelt, belegt und

darauf ein Strohlager bereitet. Sobald die Schweine sich aus

getummelt haben, suchen sie vollzählig den ihnen zusagenden

Ruheplatz sowohl bei warmem wie bei kühlem Wetter auf.

Ein Fingerzeig dafür, wie hoch ein trockenes warmes Lager

von ihnen eingeschätzt wird. Fehlt ein solch hergerichteter

Ruheplatz oder ist den Schweinen der beliebige Einlauf in den

als
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Stall verwehrt, so ziehen sie sich durch Liegen auf dem kühlen

Erdboden sehr leicht Erkältungen zu und die Folgen an Rotlauf

erkrankungen bleiben nicht aus. Bei

Rotlauf aus. Ich fand einen tadellos eingerichteten Stall aus

Zement und Eisen, gute Abwässerung und trockene Buchten

mit reichlicher Einstreu. Auf der Nordseite des Stalles war

der Schweinehof, auf welchem die Schweine geteilt die halbe

Tageszeit verbringen mußten, ohne nach Belieben den Stall

aufsuchen zu können. Sie waren gezwungen, auf der kalten

Erde zu rasten. In den Tagen vor der Erkrankung hatte

kühles Wetter mit Nordwind geherrscht. Einige Schweine zeigten

einen steifen, vorsichtig tappenden Gang und schrieen, wenn sie

aufgetrieben wurden, wie Rhachitiker. Diese Erscheinungen

waren zugleich mit dem Rotlauf plötzlich aufgetreten. Hier lag

unstreitig für beide Krankheiten Erkältung zurunde, welche

die Schweine beim Liegen auf der kalten Erde sich zugezogen.

einem Besitzer brach

Das Wärmebedürfnis der Schweine wird mit wenig Aus

nahmen unzutreffend beurteilt. In sachverständigen Kreisen

schreibt man der Fettschicht besondere, die Wärmeabgabe ein

schränkende Wirkung zu, so daß man um den Wärmeschutz für

Schweine nicht allzuheSorgt zu sein brauche; in Laienkreisen

leitet man aus dem Umstande, daß ein Schwein im Hochsommer

gern vorübergehend eine Suhle aufsucht, die Meinung her, das

Schwein sei ein „hitziges Tier“ und bedürfe der Kühle. Beides

ist unzutrefi'end: Die Wärmeabgabe vollzieht sich in der Haupt

sache durch Abkühlung des die oberen Hautschichten durch

kreisenden Blutstromes; das Kapillarnetz der Haut gleicht darin

den bekannten Kühlschlaugen. Die Abgabe der Wärme durch

Fortleitung von innen nach außen fallt dabei kaum ins Gewicht.

Andererseits sieht man Schweine die Suhle nur dann aufsuchen,

wenn auch der Mensch das Bediirfuis nach einem abkühlendcu

Bade empfindet. In keinem Falle habe ich das Borstentier in

seinem Bade länger als einige Minuten verweilen sehen. Ist

dem Bedürfnis nach Abkühlung genügt, so sucht das Schwein

wieder die warme trockene Lagerstatt auf. Von welch hervor

ragendem Einfluß ein warmer Stall bei behindertem Auslauf

für das Wohlbefinden der Schweine ist, hatte ich hinlänglich in

Gebirgsgegenden zu beobachten Gelegenheit. In Höhenlagen

von 300—400 in Seehöhe pflegen die Landleute den ganzen

Viehbestand unter dem Dache des Wohnhauses in einem gemein

samen Stallraume zu halten — des Wärmeschutzes wegen; die

Schweine hausen in einem umgitterten Pferch, dessen Bohlen

belag fußhoch über dem Stallboden steht. So oft ich der An

steckung durch Schweineseuchen ausgesetzte Schweine in solchen

Ställen untersuchte, fiel mir die Tatsache auf, daß die Seuche

in solchen Aufenthaltsräumen einen äußerst milden Verlauf nahm.

In den seltensten Fällen waren erhebliche gesundheitliche

Störungen wahrzunehmen; nur die Bekanntschaft mit den Vor

gängen ließ in den Hautverschorfungen und in der erhöhten

Abschuppung der Haut, sowie in dem Tränenfluß den Zusammen

hang mit Ansteckung durch Schweinepest vermuten; wogegen

Schweine aus demselben Transport, welche derselben Ansteckung

ausgesetzt, schwer erkrankten und fielen, sobald sie in kalte

nasse Ställe geraten waren. In der verständigen Wärmeökonomle liegt

ein hervorragendes Abwehrmittel gegen Rotlauf; denn Schweine In gleich

mäßig warmen Ställen, deren Temperatur im Mittel um I5" C liegt, er—

kranken selten an Rotlauf, und kommt er dennoch zum Ausbruch, so

verläuft er in der milden Form des Hautrotlaut's der Backsteinblattern.

In einer Wassermühle mit großer Schweinemästerei brach all

‘ Bestand ein.

 

jährlich der Rotlauf ein auch mehrere Male aus; die äußerst

günstigen Wohnungsverhältnisse —— ein gut gebauter Stall, dicke

Mauern, gewölbt, große Buchten mit Bohlenbelag, stets reichliche

Streu, Sonnenseite — ließen die Seuche stets nur in der milden

Form der Backsteinblattern verlaufen. Die milde Form des Rot

laufs — die Backsteinblattern — führt in der Regel keine Verluste

herbei, wenn die Kranken ungestörter Ruhe pflegen dürfen und

wenn sie möglichst warm —— in Stroh vergraben —— gehalten

werden; bei ungünstigen Wohnungsverhältnissen oder unsach

gemäßer Behandlung mit Kälte und Nässe arten auch die Back

steinblattern aus und werden tödlich.

Ein gesunder Körper verfügt über Schutz- und

Abwehrmittel gegen Erkrankungen aller Art. Zu diesen

gehören in erster Linie gesunde Verdauungsorgane, sobald

es sich um Ansteckungsstoti‘e handelt, welche vom Nahrungs

schlauch aufgenommen werden, was bekanntlich bei Rotlauf der

Fall ist. Ist dieser gesund, so wehrt er jedes Eindringen von

Rotlauf ab. Ich habe gesehen, daß Bauern ihren frei umher

laufenden Schweinen Rotlaufkadaver zum Ludern vorwerfen,

angeblich um sie dadurch seuchenfest zu machen. Wird die

Absonderung der Verdauungsflüssigkeiten gestört,

dann kommt eine wirksame Ansteckung zustande. In

einem größeren Bestande erkrankten gleichzeitig mehrere Stand

schweine, von denen eins notgeschlachtet wurde. Ich stellte

als Erkrankungsursache Futtervergiftung fest; die verabreichte

Roggenkh-ie erwies sich als gröblich und stark verfälscht durch

Roggenausputz und andere angehörige Stoffe. Nach 5 Tagen

brach Rotlauf aus. Trotz Impfung mit Susserin ging der ganze

Verschiedene Notschlachtungen ermöglichten eine

fortgesetzte Kontrolle und dabei wurde offenbar, daß sowohl

‘ Rotlauf als auch die Folgen von Futtervergiftung — Leber

verfettung mit Anämie — an dem Eingehen des Bestandes

in gleicher Weise beteiligt waren. Der Fall war äußerst lehr

reich und lieferte den Schlüssel zur Beurteilung manch rätsel

hafter Rotlauffälle. In einem anderen Falle erkrankte ein

Bestand von fünf Läufern; der behandelnde Tierarzt schloß auf

Rotlauf, weil regionäre Hautrötungen auftraten und impfte.

Trotzdem fielen zwei Stück. Die Zerlegung ergab, daß kein

Rotlauf vorlag; wohl aber ließen ästige Rötungen des Anfangs

teils vom Dünndarm sowie Leberverfettung Verdacht auf Futter

vergiftung schöpfen. Die verabreichte Roggenkleie erwies sich

als stark verfälscht. Nachdem die drei überlebenden Schweine

längere Zeit unter Erscheinungen von Blutarmut und Gelbsucht

gekümmert, erholten sie sich. Zirka acht Wochen später wurde

auf demselben Gehöft wiederum Rotlauf gemeldet; von den drei

Überlebenden litten zwei an Backsteinblattern, das dritte war

gefallen. Die Zerlegung ergab, daß es an Rotlauf gelitten;

daneben zeigte die Leber regionären Schwund; Teile waren

verhärtet und hellgraurot gefärbt — Folgen von Futter

vergiftung. Diese und ähnliche Fälle veranlaßten mich in der

Folge bei Rotlauffeststellungen stets das verabreichte Futter

zu prüfen. Meine bisherigen Erfahrungen sprechen

dafür, daß für Rotlaufausbrüche in vielen Fällen das

Futter die Gelegenheitsursache bildet. Wie oft die

Verfütternng vertälschter Futtermittel zur Krankheitsursache

werden kann, würden experimentelle Fütterungen in er

schreckender Deutlichkeit vor Augen führen. Solche Experi—

mente sind aber kostspielig und übersteigen das Vermögen und

Können des Privatmanues. Hier könnte nur Staatshilfe etwas

l’
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leisten. Ich stehe nicht an, zu erklären, daß die durch

verfälschte Futtermittel der Landwirtschaft zuge

fügten Schäden denen kaum nachstehen, welche durch

Seuchen erzeugt werden. Zunächst steht die tierärztliche

Wissenschaft vor einem Novum; meine erste hierauf bezügliche

Äußerung in der Presse“) scheint wirkungslos geblieben zu

sein; ich sehe nirgends aus Berichten, daß die Kollegen diesen

Dingen besondere Aufmerksamkeit schenken, was mich nicht

Wunder nimmt. Es fehlt eben die autoritative Anregung und

diese muß ausbleiben, weil die Herren Dozenten der Sache

selbst fernstehen und ihnen auch das Mandat, Gelegenheit und

Geld zu Experimenten fehlt. Die sachgemäße Untersuchung

der hauptsächlichen Futtermittel, sowohl die chemische wie auch

botanische, muß ein Zweig tierärztlichen Wissens werden. In

den Lehriustituten müssen durch Fütterung verfälschter Futter=

mittel deren Folgewirkungen den Studierenden vor Augen ge

führt werden, damit letztere mit diesem Zweige tierärztlicher

Erfahrung bekannt in die Praxis treten.

So anerkennenswert die Tätigkeit der agrikultur-chemischen

Versuchs- und Kontrollstationen der Landwirtschaftskammer ist,

in der Praxis ist dem Viehbesitzer damit wenig gedient, wenn

der Tierarzt lediglich den Verdacht auf Schädlichkeit eines

Futttermittels ausspricht und ersterem empfiehlt, eine Probe

zur Untersuchung an die Kontrollstation einzusenden. Der Weg

ist viel zu umständlich, um praktisch greifbare Resultate zu

erzielen. Hier muß, wie bei der Seuchenfeststellung der Tier

arzt befähigt sein, unzweidcutig zu erkennen und auszusprechen,

was vorliegt. Die Erfahrungen, welche bisher gesammelt,

müssen dem zukünftigen Praktiker geläufig sein. Jetzt ist ihm

dies Gebiet eine terra incognita, wie ich mich täglich über

zeugen kann. Dies Gebiet zu bebauen und fruchtbar aus

zugestalten, halte ich im staatlichen Interesse für mindestens

ebenso ergiebig und lohnend, wie die jetzt im Schwunge

gehende Jagd nach Bazillen; auch hierbei wird das Mikroskop

schätzbare Dienste leisten, wenn man Übung darin hat, mit

dessen Hilfe kleinste Partikel von Unkrautsamen und andere

Stoffe zu mustern. Bevor hier die Wissenschaft nicht bahn

brechend nnd aufklärend vorgeht, ist kein Heil zu erwarten;

die Fälscher treiben ihr unsauberes Gewerbe ungestört weiter

und schädigen die Landwirtschaft um ungeahnte Summen, dadurch

daß sie ihre minderwertigen Futterstofl‘e verkaufen und in zahl

losen Fällen die Konsumenten an ihrer Gesundheit schädigen.

Staatsanwalt und Rechtsprechung versagen bei Verfolgung

solcher Vorgehen, dann es mangelt an wohl begründeter

wissenschaftlicher Basis, von der aus eine wirksame Strafjustiz

ausgehen kann. Quosque tandem?

Der Rotlauf hat in der Zeit, seitdem man sich staatlicher

seits mit ihm beschäftigt, seinen Charakter geändert, er tritt

nicht mehr so bösartig und verlustreich auf wie früher; die

Form desselben, welche früher selten beobachtet wurde, die

der Backsteinblattern, ist heute die vorherrschende geworden.

Ob hieran fortgesetzte Impfungen mit Schutzserum und Kulturen

den Anteil haben, wie manche Beobachter annehmen. (siehe

die Veröffentlichungen aus den Jahres-Veterinärberichten), lasse

ich dahingestellt sein. Die Beobachtung, daß auch die Schweine

seuche und Pest ihrem verlustreichen und akuten Charakter

zugunsten eines weniger verheerenden, mit geringer zu ver

l’) Nr. 4, S. 59, Jahrg. 1901 d. B. T. W.

 

anschlagenden Erscheinungen einhergehenden Verlaufes geändert

hat, läßt die Vermutung zu, daß der Rotlaufbazillus in seiner

Wirkung eine Abschwächung erfahren. Bei der hieraus sich

ergebenden Kontroverse, ob ferner mit virulenten Kulturen zu

impfen sei oder nur mit Serum, stehe ich ganz auf Seiten derer,

welche ein Verbot der Impfung mit virulenten Rotlaufkulturen

fordern. Die bis jetzt geduldeten wilden und planlosen

Impfungen mit Kulturen tragen mehr zur Ausbreitung des

Rotlaufs bei als zu dessen Bekämpfung. Hierin ist unbedingt

eine gesetzliche Einschränkung zu fordern; will man sich vor

läutig noch nicht dazu verstehen, die Kulturimpfung schlechtweg

zu verbieten, wie seiner Zeit die Schutzimpfung mit Schafpocken

lymphe, so müssen unbedingt Kautelen geschaffen werden, welche

eine Rotlaufverseuchung bisher seuchenfreier Ortschaften durch

wilde Impfer verhindert; es muß ferner der schweinehaltende

Nachbar rechtzeitig in Kenntnis gesetzt werden, wenn sein

Nachbar mit Seuchenstoif impfen will und somit ein Feuer an

seiner Grenze entzündet, welches auf sein Gehöft übergreifen

kann.

Von einem erfahrenen Landwirt, welchem ich die Impfung

seiner Schweine empfahl, erhielt ich einmal folgende Absage:

er fürchte den Rotlauf nicht, denn so lange er seinen Schweinen

täglich beliebigen Auslauf gewähre und saure Milch füttere

werde er nie von Rotlauf heimgesucht. Dieselbe Ansicht habe

ich von anderen Besitzern äußern hören. Falls die Beobachtung

unbestritten bleibt, dürfte sie nicht überraschen, denn die Milch

säure scheint der Entwicklung des Bazillus nicht zuträglich.

Schluß:

Wer den Rotlauf von seinen Schweinen fernhalten will, der

beachte folgende Leitsätze:

I. Bei Zukauf von Magerschweinen bevorzuge er Tiere mit

starker Behaarung; sie ist der Index dafür, wie weit bei

der Zucht die Verfeinerung übertrieben ist. Stark be

haarte und schwarze Schweine stehen im Ruf, nicht so

anfällig für Rotlauf zu sein.

II. Wo Weidegang nicht üblich, gewähre man den Schweinen

täglich Auslauf, unbekümmert um das Wetter; ist dieses

nicht zusagend, so suchen die Ausläufer von selbst den

schützenden Stall bald wieder auf.

III. Wo wirtschaftliche Verhältnisse den täglichen Auslauf

nicht zulassen, da stelle man den Schweinen ein Gefäß

mit grobköruigem Kies in die Bucht, damit sie ihren Erd

hunger stillen können.

IV. Man trage dem Wärmebedürfnis der eingesperrten Schweine

in erhöhtem Maße Rechnung dadurch, daß man für

trockene, nicht unter 15° C sinkende Stalluft sorgt; kalte

Außenwände müssen durch äußere Umkleidungen (Setze

wände) geschützt werden; in keiner Bucht darf das

Schweinebett fehlen, sobald der Stall massiv erbaut ist.

V. Man schütze Schweine, welche in Stallarrest leben, sorg

fältig vor Erkältungen.

VI. Man vermeide, käufliche Futtermittel, namentlich die leicht

zu fälschende Roggenkleie an Schweine zu verfüttern.

Für Schweine, welche nach vorstehenden Leitsätzen ge

halten werden, ist der Rotlauf eine ungefährliche Krankheit.
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Referate

Das Kinematograph im Dienste des tierärztlichen

Fachunterrichts.

Von Tierarzt Arnold Kellermann.

(Allatorvoni Hnpok, 1'507, Nr. SO.)

Jede Errungenschaft der Wissenschaft und des Gewerbes

kann in gewisser Beziehung in der medizinischen Wissenschaft

eine Verwendung finden. Das Kinematograph soll in der Veterinär

medizin hauptsächlich beim Unterricht durch die Ver

anschaulichung behilflich sein. Während der Humanmediziner

an seinem Körper so manches beobachten kann, namentlich in

Hinsicht auf Exterieur, anatomische, physiologische, teils auch

pathologische Verhältnisse, hauptsächlich bei chirurgischen

Studien usw., ist das Studium dieser Sachen dem Kandidaten

der Veterinärmedizin beschwerlicher. Das Krankenmaterial steht

auch nicht immer momentan zur Verfügung bei den klinischen

Vorträgen, die Raumverhältnisse gestatten oft keine ent

sprechende Demonstration des Krankheitsbildes, der ver

schiedenen Bewegungen usw. In dieser Richtung kann das

Kinematograph sehr schätzbare Dienste leisten.‘ Beim physiolo

gischen Unterricht könnte man auf diese Art die Bewegungen

der Eingeweide, die Herztätigkeit, die einzelnen Phasen des

Atmens usw. demonstrieren, ohne größere materielle Opfer, und

dem Tierschutz wäre auch gedient, da viele unnötige

Vivisektionen (zum Demonstrationszweck) wegfallen möchten.

In der medizinischen Klinik könnte man die verschiedensten

Krankheitsbilder bei dem Vortrage derselben augenscheinlich

machen: die Dyspnoen, Krämpfe, Zwangsbewegungen, Lähmungs

erscheinungen usw. Aber mit größtem Vorteil wäre das Kine

matograph bei dem Unterricht der Chirurgie, denn nicht nur zur

Demonstration der verschiedenen Lahmheiten ist es geeignet,

sondern ganze Operationen können auf diese Art mit Leichtig

keit vorgeführt werden. Vielleicht läßt es sich auch in der

Bakteriologie Demonstration der Bakterienteilung, der

Sporenbildung, des Phagozytismus usw. durch Mikrophotographien

verwenden.

Außer dem Unterricht soll das Kinematograph in der tier

ärztlichen Wissenscha... auch zur Untersuchung gebraucht

werden. Einzelne kinetische Krankheitserscheinnngen könnte

man dadurch sehr gut analysieren, da die Abnormitäten mittelst

verschiedener Linsensysteme stark vergrößert erscheinen werden.

Die Untersuchung wäre nicht einmal mit allzu großen Kosten

verbunden, denn es genügen 8-10 Aufnahmen zum Verewigen

eines typischen Krankheitsbildes. Auch der Apparat: eine

Laterna magica mit dem Kinematograph wird immer billiger

hergestellt; gegenwärtig bekommt man einen zu den be

schriebenen Zwecken geeigneten Apparat bereits für 250 bis

300 Kronen. Die lichtempfindlichen Bänder zur Aufnahme

solcher Bilder kosten pro Meter eine Krone, und da ein Bild am

Ba nd nur ungefähr die Stelle einer Briefmarke einnimmt, gestalten

sich die Aufnahmen auch gar nicht zu kostspielig. Dr. Z.

Zill‘

Die spontane Heilung der experimentellen Tollwut des

Hundes und das Fortbestehen des Tollwutvirns im

Speichel der geheilten Tiere.

Von Dr. Remlinger, Direktor des Pasteurschen Instituts in

Konstantinopel.

(Recueil d’Alfort, 30. Mal 1907.)

Pasteur, Roux, Babäs, Kraiouschkin, Courmont und

Lesieno haben die Beobachtung gemacht, daß Hunde, denen die

 

Tollwut auf experimentellem Wege beigebracht werden war, in

ganz seltenen Fällen wieder geheilt sind. Der Verfasser selbst

hat in den Annales de l'Institut Pasteur 1904 die Heilung von

zwei Hunden bekannt gegeben, die er durch Einimpfung von

fixem Tollwutgift in die Jugularis tollwütig gemacht hatte.

Einen dritten Fall, der auch in Heilung übergegangen war,

gab er in der Sitzung der Sociätti (‘entrale de M6decine

Vät6rinaire vom 2. Mai bekannt.

Am 18. August 1906 hat er einem Hunde 20 ccm einer

hundertfach verdünnten Emulsion von fixem Wutvirus unter die

Bauchhaut gespritzt und am 27. September 0,1 ccm des gleich

verdünnten Giftes ins Auge. Am 23. Oktober brach bei dem

Hunde die rasende Wut aus, auf die nach einigen Tagen Lähmung

der Vordertüße und der Nackenmuskeln folgte, derart, daß das

Tier nur noch mit großer Mühe gehen konnte und den Kopf

ganz auf den Boden hängen ließ. Die Nahrungsaufnahme ist

ganz unterdrückt. Am 28. Oktober kann er wieder etwas besser

gehen und nimmt auch etwas Wasser zu sich. Am 29. Oktober

fängt die Lähmung an abzunehmen und der Hund ißt etwas

Brot. Am 30. Oktober kann er sich ohne Mühe erheben und der

Appetit ist besser geworden. Infolge der Lähmung der Nacken

muskeln hängt der Kopf immer noch auf den Boden herab. Der

Zustand des Hundes bessert sich von Tag zu Tag und am

5. November kann er als ganz geheilt angesehen werden.

Um die Diagnose zu sichern und die Dauer der Virulenz

des Speichels zu studieren, wurde ihm vom 30. Oktober bis

20. November der Rachen alle drei bis vier Tage mit einem mit

sterilisiertem Wasser getränkten und mittelst einer Zange ge

haltenen Wattebausches gründlich ausgewischt, der Inhalt aus

diesem ausgedrückt und jedesmal zwei Kaninchen in die Nacken

n1nskeln eingespritzt. Aus diesen Versuchen hat sich ergeben,

daß sich das Wutgitt noch mindestens fünf Tage nach der voll

ständigen Heilung des Hundes im Speichel hielt.

Am 10. November, also fünf Tage nachdem er keinerlei

Krankheitssymptome mehr gezeigt hatte, sind mit seinem Speichel

zwei Meerschweinchen geimpft werden, von denen eins 61 Tage

nach der Impfung an Tollwut verendete. Die Diagnose bei

letzterem ist durch zwei Passagen durch Kaninchen zweifellos

festgestellt worden. Diese Beobachtung kann als Ergänzung von

der von Roux und Nocard gemachten dienen, die festgestellt

haben, daß der Speichel des Hundes schon zwei bis drei Tage

vor dem Auftreten der ersten Tollwutsymptome gefährlich ist.

Es ist also Tatsache, daß die experimentelle Wut beim

Hund hier und da heilbar ist, ob nun Straßengift oder fixes

Virus zur Inokulation auf subkutanem oder intramuskulärem,

oder intraokularem oder subduralem Wege verwandt worden ist.

Ist dies auch bei der klinischen Wut der Fall? Eine

Heilung dürfte auch hier nicht ganz ausgeschlossen sein.

Pasteur und nach ihm alle anderen Forscher, die mit dieser

Krankheit experimentiert haben, haben die Beobachtung gemacht,

daß manche Hunde für die Krankheit unempfäuglich sind, diese

Immunität dürfte in einem früheren Überstehen der Krankheit

ihre Ursache haben. Kommt es doch nicht selten vor, und der

Verfasser selbst hat einen solchen Fall im Bulletin de I’Institut

Pasteur 1904 bekannt gegeben, daß eine Person an Tollwut

gestorben ist, während der Hund, der sie gebissen hatte, am

Leben blieb.

Aus dem Umstand, daß ein Hund eine tödliche Tollwut

durch Biß hervorrufen kann, ohne daß er ihr selbst unterliegt,
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läßt sich doch noch nicht absolut der Schluß ziehen, daß die

Tollwut bei ihm heilbar sein kann, denn man könnte auch an

nehmen daß der Hund, der gebissen hat, die Lippen, die Zunge,

die Zähne mit virnlcntem, von einem tollwiitigen Hunde stammen

den Produkte vorher besudelt gehabt hätte.

Nichtsdestoweniger huldigt der Verfasser der Ansicht, daß

auch an klinischer Wut erkrankte Hunde ab und zu einmal ge

nesen können. Bis jetzt hat man allgemein angenommen, daß

ein Hund der wutverdächtige Symptome gezeigt hatte und nachher

wiedergesund wurde, jedenfalls nicht an Wut erkrankt gewesen war.

Ist diese Ansicht auch ganz richtig?

Diese Frage kann nur durch langwierige und eingehende

klinische Studien gelöst werden, zu denen man Hunde, die nur

die geringsten wutverdächtigen Symptome aufweisen, unter Be

obachtung stellt und im Falle sie die Krankheit überstehen,

die Diagnose der Tollwut mit Hilfe einer der drei nachgenannten

Prozeduren unzweifelhaft feststellt.

Impfung des Tieres auf intraokulärem oder subduralem Wege

um seine Immunität festzustellen.

Überimpfen seines Speichels in die Nackenmuskeln von Meer

schweinchen.

Töten des Hundes zu einer Zeit, wo seine Heilung feststeht,

und Inokulation von etwas verlängertem Mark unter die Dura

mater von Kaninchen. Helfer.

Über ein durch verdorbenes Futter verursachtes

Pferdesterben.

Zugleich ein Beitrag zur Kenntnis der „enzootischen Spinalparalyse“

der Pferde. '

Von Professor Dr. W. Zwick.

(Zeirmhr. f. lul'ektionskt‘., garns. Kraukb. u.‚Byg. d„Hans‚t„‚ßd._ll„ S.„31‚0.)_

In einer Brauerei in der Nähe von Tübingen erkrankten

im Oktober 1903 plötzlich sämtliche Pferde; innerhalb von sechs

Tagen starben 17. Nur ein einziges, außerhalb eingestelltes

Tier erholte sich allmählich. Im Dezember erkrankten in dem

selben Stalle wieder vier Pferde, von denen zwei starben; die

beiden anderen blieben lange Zeit Rekonvaleszenten. Unter

den Krankheitssymptornen herrschte namentlich Kreuzschwäche

mit nachfolgender Nachhandlähmung vor. Mehrere Tiere er

krankten während der Arbeit unter heftigem Schweißausbruch.

In den Stall gebracht, brachen sie zusammen und konnten sich

nicht mehr erheben. Wurden die Tiere im Stalle von der

Krankheit befallen, so zeigten sie Unruheerseheinungen, legten

sich, standen auf, bis sie kraftlos liegen blieben. Das Bewußt

sein war nicht gestört. Riicken-, Kruppen- und Oberschenkel

muskulatur fühlten sich hart an; Temperatur, Atmung und Pulse

waren‘ normal, Kot- und Harnabsatz nicht erschwert. Der Harn

zeigte weder physikalische noch chemische Abweichungen. —

Die Obduktion ergab kein positives Resultat. Gehirn und

Rückenmark waren ohne makroskopische Veränderungen. Im

Fettmark dreier sagittal durchsägter Oberschenkelbeine fanden

sich mehrere, bis 5 cm lange und 3 cm breite schwarzbraune

Blutherde.

Bei eingehender Nachforschung ließ sich feststellen, daß

seit drei Tagen vor Beginn der Krankheit Heu verfüttert

werden war, welches von einer sumpfigen Wiese stammte, stark

mit Staub versetzt war und dumpfig roch. Fütterungsversuche

ließen erkennen, daß dieses Heu die Krankheitsursache dar

stellte. — Es gelang nun Zwick, bei den angestellten bakterio

10Eischen Untersuchungen sowohl in den Organen der gestorbenen

l eigentliche Fixator.

 Pferde als auch in den von Impfmtiusen Diplococcen nach

zuweisen, die sich mit allen Anilinfarben und auch nach Gram

färben lassen. Im Kulturausstrich bieten sich die Erreger als

Streptococcen in Ketten bis zu 20 Gliedern dar, wobei jedoch

die Dlplococcenform noch zu erkennen ist. Verfasser konnte

mit diesen Coccen bei kleinen Versuchstieren (Meerschweinchen,

Mäusen) ein Krankheitsbild zur Entwicklung bringen, das mit

dem bei den Pferden beobachteten große Übereinstimmungen

zeigte. Bei Versuchspferden entfalteten erst Mengen von

110—165 ccm Streptokokkenbouillon, intravenös injiziert, eine

krankmachende Wirkung, die sich namentlich auf den Be

wegungsapparat erstreckte.

Zwick nimmt an, daß das Heu durch Lagerung und mehr

malige Durchnässung zu einem geeigneten Nährboden für den

von ihm nachgewiesenen Streptococcus und damit krankmachend

geworden ist. —— Textfigurcn und zwei Tafeln vervollständigen

die vorliegende Arbeit. Richter.

Fixator der Vordergliedmaßen.

_ Von Dr. Vogt, Stabsveterinär.

(Deutsche Tierärztl. \\'ochenschrift 1901. Nr. 24.)

Vogt beschreibt unter Beifügung einer instruktiven Abbildung

einen Stütz- und Fixierapparat für die Vordergliedmaße des

Pferdes. Von einem solid gearbeiteten Hufschuh aus geht

außen und innen eine Stützstange in die Höhe, die oberhalb

des Fesselgelenks einen gut gepolsterten Ring tragen, der sich

in zwei Teile auseinanderklappen und durch eine Schraube

hinten und. einen Strecker vorn wieder zu einem Ganzen ver

einigen läßt. Ferner liegt um den Fessel ein breiter, gut ge

polsterter Lederriemen, der rückwärts mit einer Lederstrippe

versehen. welß.he~„den1~Hilfßtthlrh„eineu sicheren Sitz „verleiht

Auf dem vorher erwähnten aufklappbaren Tragring sitzt der

Dieser besteht aus einer Manschette, die

aufklappbar den Metakarpus umspannt und durch eine gebogene

Streckstange mit der zweiten, größeren Manschette verbunden

ist, die oberhalb des Karpalgelenkes angelegt wird. Die Streck

stange befindet sich an der hinteren Fläche des Beines. Sie

trägt überdies Ösen für zwei Riemen, die zur Be

festigung einer Karpalknppe dienen. Der Apparat, welcher

von Hauptner in Berlin hergestellt wird, scheint sehr praktisch

zu sein. Rdr.

zwei

Mitteilungen aus der Hundepraxis.

Von Dr. Eisenmann-Augsbnrg.

(Wochenschrift für Tierheilkunde und Viehzucht, EI. Jahrg., Nr. 28.)

1. Komplizierte Schädelfraktur: Ein “/4 Jahre alter

russischer Windhund wurde von einem Schäferhund in den Kopf

gebissen und verfiel sodann in Krämpfe. Beiderseits über den

Augen fand sich je eine kleine Wunde; bei der Untersuchung

bog das Tier laut schreiend den Kopf zur Seite und nach oben.

Zur Linderung der Schmerzen wurde zunächst eine Injektion

von 0,08 Morphium gemacht, sodann legte E. eine Binde fest

um den Kopf, da eine Schädelfraktnr zu vermuten war. Am

nächsten Tage zeigte sich in den über den Augen befindlichen

Wunden Gehirnsubstanz. Die Schädeldecke des nun getöteten

Tieres zeigte sich in drei vollständig getrennte Stücke zerlegt,

von denen eines ziemlich tief in der Gehirnmasse steckte.

2. Einfluß des Morphiums auf die Uteruskontrak

tionen: Ein Zwergpinscher zeigt nach Ablauf der Trächtigkeits

zeit nur Unruheerscheinungen, aber keine Wehen. Es gelingt,

den Fötus mit der Pinzette zu erreichen, die Extraktion ist
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aber nicht möglich. Am nächsten Tag erhält Patient als Vor

bereitung für die Laparotomie 0,08 Morphium. Fünf Minuten

nach der Injektion zeigt das Tier Erbrechen und den Eintritt

heftiger Wehen, die das Junge heraustreiben. Nunmehr stellt

sich erst der Morphiumschlaf ein.

3. Regenerationsfähigkcit Neugeborener: Bei der

Geburtshilfe, die einer Bologneserhündin geleistet wurde, rissen

unter dem Zuge mit scharfem Drahthaken die beiden Unterkiefer

auseinander. Der Haken mußte sodann in den Gaumen ein

geschlagen werden. Einige Tage nach der Geburt waren die

Defekte geheilt. J. Schmidt.

Wochenübersicht über die medizinische Literatur.

Von Dr. P. lell, Charlottenburg,

Königlicher Kreistiersrzt.

Centralblalt für Baktcriologie, Parasiten/runde und Infektionskrankheiten,

Originalr, XL-I V. Ed., Heft 2.

Versuche über die Widerstandsfähigkeit bei Intraperltonealer In

fektlon; von Dr. Edmund Weil. — Verfasser kommt zu folgenden

Schlußsätzen: l. Das normale Meerschweinchenserum wirkt

sehr stark bakterizid auf den Vibrio Metschnikofi‘. 2. Da die

bakterizide Wirkung sich auch im Peritoneum nachweisen läßt,

so kann die Resistenz des Meerschweinchens gegen den Vibrio

Metschnikotf auf den bakteriolytischen Eigenschaften seiner

Körpersäfte beruhen. 3. Weder das Meerschweinchenserum

noch die Meerschweinchenleukozyten, wenn man sie isoliert

Wirken läßt, sind befähigt, den Heubazillus abzutöten. 4. Die

kombinierte Wirkung von Meerschweinchenserum und Meer

schweinchenleukozyten zerstört aber_den Heubazillus. 5. Diese

Reagenzglasversuche lassen sich auf die Meerschweinchenbauch

höhle übertragen; denn wenn man durch komplementbindende

Mittel die Wirkung der Körpersäfte ausschaltet, kann man

ein wenn auch nicht unbeschränktes Wachstum des Snbtilis

erzielen. 6. Wenn man ferner durch Subtilis-Aggressin die

Leukozytenwirkung lähmt, kann man ein starkes Wachstum

ermöglichen. 7. Wenn man weiter durch (.‘holeraextrakt die

Leukozyten- und Sz'iftewirkung unterdrückt, ist ein unbeschränktes

Wachstum des Heubazillus in der llleerschweinchenbauchhöhle

zu erreichen. 8. Es ist also, im Gegensatz zur humoralen

Resistenz beim Vibrio Metschnikotf, die natürliche Immunität

des Meerschweinchens gegen den Heubazillus auf die zellulären

Eigenschaften zurückzuführen, wobei der Gewebsflüssigkeit eine

unterstützende Rolle zukommt.

Dieselbe Zeitschrift, Heft 3.

Vergleichende Untersuchungen über die Eigenschaften des

Sublimats und Sublamins; von Dr. Francesco Scordo. —— Ver

fasser zieht aus seinen Versuchen folgende Schlüsse: 1. Das

Sublamin besitzt eine keimtötende und sporentötende Wirkung,

welche der des Sublimats gleich ist oder dieser nur sehr wenig

nachsteht. 2. Wenn man das Sublamin in 3prom. oder auch in

stärkerer Lösung gebraucht, was wegen seiner chemischen

Eigenschaften ohne Schaden für die Haut geschehen kann, so

ist die desinfizierende Wirkung viel größer als in gewöhnlicher

Lösung von lprom. Sublimat. 3. Das Sublamin besitzt die

Fähigkeit, die Nährboden fast in demselben Verhältnis wie das

Sublamin für die Entwicklung der Keime ungeeignet zu machen.

4. Aus meinen Versuchen ergibt sich nicht, daß das Sublamin,

subkutan einverleibt, weniger giftig als das Sublimat ist. 5. Das

Sublamin macht auch in konzentrierter Lösung die Eiweißlösung

nicht gerinnen, während wenige Mengen von 1 prom. Sublimat

 

lösung eine deutliche Trübung hervorrufen. 6. Die Sublamin

lösungen bewahren ihre desinfizierende Wirkung wenigstens

zehn Wochen lang.

Dieselbe Zeitschrift, Heft ~l.

Splrochaetenähnllche Spiralfasern (sogen. „Silberspirochaeten“)

im Gewebe eines Schweinet‘ötus; von Dr. Th. Saling-Berlin. —

Verfasser kommt zu den Schluß, daß es ihm nicht möglich war,

in den Organen frisch geschlachteter luetischer Affen bisher die

Spirochaete pallida nachzuweisen.

Fortschrillc der Medizin Nr. 16, l. Juni.

Die Elnwirkung des Alkohols auf den menschlichen Blutkreislauf;

von V. Bianchi. —— In Dosen von 0,25—1,0 g pro kg Versuchs

person gegeben, zeigt der Alkohol bis 11/2 Stunden nach der

Eingabe eine ausgesprochene Wirkung auf Herz und Gefäße.

Schon wenige Minuten nach der Eingabe findet an den Gefäßen

der Hand sowohl wie an den Karotiden eine Erweiterung statt,

entsprechend der Menge des verabreichten Alkohols.

Dieselbe Zeitschrift Nr. 17.

Zur Lehre vom erhöhten Eiweltistotfwechsel; von Ed. Aron

sohn. —— Aronsohn hat mit Krehl und Matthes dann eine

erhöhte Stickstofl‘ausscheidnng angenommen, wenn nicht fieber

erregende Substanzen in das Blut übergegangen waren, sondern

nur toxische Einflüsse bestehen. Er hat eine ganze Seite von

Schlußsätzen aufgestellt, welche jedoch besser iin Original nach

gelesen werden.

Dicsclbc Zeitschrift Nr. 18.

Zur Klinik der arterlosklerotlschen Hirnerkrankungen; von

Georg Eisach. — In dem Jahrbuch für Psych. und Neurol.,

1907, Heft 1, S. l, kommt Eisach zu der Ansicht, daß man

in Zukunft manche Geisteskrankheit, welche man bisher zur

periodischen Geistesstörung zählte, als zur arteriosklerotischen

(Hirnerkrankung) Hirnatrophie gehörig betrachten wird. Er

hält auch eine Kombination von arteriosklerotischer Hirnerkran

kung und allgemeiner Paralyse für möglich.

Therapeutische Monatshcfle, Heft 7.

Über Eusemln, ein haltbares Kokaln-Adrenalln-Gemlsch; von Dr.

Ideler. — Das Eusemin ist ein in’ der Handhabung sehr be

quemes Präparat, es ist in passenden Quantitäten jederzeit zum

Gebrauch fertig, und es eignet sich zu kleinen Operationen im

Hause des Patienten.

Tagesgeschichte.

Gehaltsaufbesserung.

Von Krüger-Posen.

In den letzten Jahren haben die Arbeiter die Erhöhung der

Löhne beantragt zum Teil mit der Begründung, daß die Lebens

bedürfnisse wie Fleisch, Brot, Wohnung, Heizung, Bekleidung

im Preise gestiegen wären. Die Arbeitgeber bewilligten die

Lohnerhöhungen, wälzten sie aber schleunigst auf das Publikum

ab, die misera plebs contribuens, —— meist mit einer erheblichen

Steigerung. So konnten wir fast allwöchentlich Bekannt

machungen lesen, nach denen Fabrikantenvereinigungen oder

Handwerkerinnungen dem Publikum bekannt gaben, daß sie infolge

Erhöhung der Arbeitslöhne oder fortgesetzter Steigerung der

Rohmaterialien ihre Produkte um etwa 25 Proz. im Preise

steigern müßten.

Manche Lieferanten haben ihr Publikum im Laufe eines

Jahres zweimal durch derartige Erhöhungen erfreut, so daß die

Ausgaben eines Haushaltes für die Lebensbedürfnisse um rund

35——40 Proz. höher sind als vor 3 Jahren.
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Das preußische Staatsministerium, das vor einigen Jahren

erklärt hatte, daß die Gehaltsaufbesserungen zum Abschluß ge

langt seien, hat‘im Jahre 1906 den Wohnungsgeldzuscbuß für

die Unterbeamten um 50 Proz. erhöht, hat im Jahre 1907 die

Außenbeamten aufgebessert und ist nun entschlossen, im Hinblick

auf die gegenwärtigen Lebensbedingungen, auf das Mißverhältnis

zwischen dem Einkommen der freien Erwerbsstände und dem

der Beamten und schließlich vielleicht auch im Hinblick auf die

Teurung aller Lebensbedürfnisse, Verbesserungen für alle die

Beamten zu bringen, die in letzter Zeit eine Berücksichtigung

nicht gefunden haben.

In welcher Form die Erhöhung der Bezüge erfolgen wird,

ist eine mehr nebensächliche Frage. Zeitungsnachrichten zufolge

soll sie vor sich gehen durch‘ Erhöhung des Wohnungsgeld

zuschusses um etwa 30 Proz. für die Beamten mit Familie, durch

Erziehungskostenzuschüsse in Höhe von 1/,_-, des Gehaltes für jedes

Kind im Alter von 6 ‚21 Jahren und durch Gehaltserhöhungen.

Die Kosten sollen ungefähr 100 Millionen betragen.

Die Kreistierärzte haben eine Erhöhung ihrer Bezüge durch

das Gesetz vom 21. Juli 1904 und durch den Etat vom Jahre 1905

erfahren. Die Bezüge mußten damals gesteigert werden, weil

die bisher gezahlten ganz unzulängliche waren. Sie waren

bisher so gering, daß bereits im Jahre 1897 der Herr Land

wirtschaftsminister bei der Etatsberatung auf die Forderung des

Abgeordneten Schmidt-Warburg nach einer besseren Besoldung

der Kreistieritrzte anerkennen mußte, daß diese außerordentlich

mäßig besoldet wären. Auch in der Begründung des Gesetz

entwurfes, betreffend die Dienstbezüge der Kreistierärzte. er

kannte der Herr Ressortminister ausdrücklich an, daß die Kreis

tierürzte bisher ganz ungenügend besoldet waren, und auch die

Gebührnisse, speziell die Tagegelder, recht mäßige wären.

Diese Offenheit ist um so anerkennenswerter gewesen, als darin

das Eingeständnis lag, daß der kreistierärztliche Stand jahre

lang um erhebliche Summen zu kurz gekommen ist.

Die Erhöhung unserer Bezüge ist nicht begründet worden

mit der Steigerung von Lebensbedürfnissen usw., sondern mit

der Wichtigkeit des Amtes, den erhöhten Anforderungen an die

Vorbildung und mit dem Geschäftsumfang. Deshalb wäre es

nicht gerechtfertigt, jetzt die Kreistierärzte von der Gehalts

aufbesserung auszuschließen, da die Teuerung nachträglich hinzu

getreten ist. Das wäre um so weniger richtig, als durch den Etat

vom Jahre 1905 die mehrfach ausgesprochenen Wünsche der

Kreistierärzte auch in bezug auf die Höhe des Gehaltes (1800

bis ‘3600 Mark) und in bezug auf die Höhe der Dienstaufwands

entschädigung (400), trotzdem in der Sitzung des Abgeordneten

hauses vom 11.Mai 1904 allerseits anerkannt ist, daß die von

den Kreistierärzten erbetenen Verbesserungen bescheiden und

angemessen seien, gar nicht erfüllt worden sind. Auch ein Be

schluß des Abgeordnetenhauses nach einer verstärkten Erhöhung

des Gehaltes konnte nicht zur Ausführung gebracht werden.

Den Kreistierärzten in Posen und Westpreußen speziell sind

infolge der Reform 300 Mark p. a. Ostmarkenzulage entzogen

worden. Diese Zulagen erhalten in den Ostmarken die Unter

und Subalternbeamten, die länger als fünf Jahre in den Pro

vinzen amtieren, während die höheren Beamten Erziehungs

beihilfen beziehen. Meines Wissens ist bisher noch keinem

Kreistierarzt —— an Departementstierärzte wird sie gezahlt —

eine Erziehungsbeihilfe gewährt worden. Da es gewiß Kreis

tierärzte gibt, die auf eine Erziehungsbeihilfe Anspruch hätten,

 

 

wenn sie höhere Beamte wären, scheint man die Kreistierärzte

nicht zu diesen zu rechnen.

Diese Vermutung wird verstärkt dadurch, daß einem an dit

zufolge ein Oberstabsveterinär, der in der Militärbeamten

hierarchie ungefähr denselben Rang einnimmt, wie ein Kreis

tierarzt unter den Zivilbeamten, gegen seinen ausgesprochenen

Willen gezwungen ist, die Ostmarkenzulage anzunehmen.

Die Gelegenheit für das Staatsministerium, nicht allein die

alten Wünsche der Kreistierärzte zu erfüllen, sondern auch die

des Abgeordnetenhauses, ist so günstig, daß bei allseitigem

Wohlwollen die Kreistierärzte von der bevorstehenden Gehalts

aufbesserung nicht werden ausgeschlossen werden können.

Wir müssen um so mehr unsere erneuten und verstärkten

Wünsche vorbringen, als die allgemeine Gehaltsaufbesserung

Zeitungsnachrichten zufolge verknüpft sein wird mit einer Auf.

hebung des Beamtensteuerprivilegiums, die gerade für die Kreis

tierärzte sich sehr unangenehm gestalten würde. Den Kreis

tierarzten allein die Steuerprivilegien zu belassen, werden weder

Regierung noch Landtag geneigt sein. Dazu sind neue Steuern

in Sicht.

Sollen wir die Nachteile spüren, so ist es nicht mehr als

billig, daß wir auch an den Vorteilen teilnehmen.

Ist man doch auch in Regierungskreisen geneigter denn je,

uns immer mehr und mehr den allgemein für die Beamten

geltenden Bestimmungen zu unterwerfen.

Seit der Reform werden z. B. alle Bestimmungen des Ge

setzes, betr. die Reisekosten und Tagegelder der Staatsbeamten

in Preußen, mit einer zuvor nicht gekannten Schärfe gehandhabt.

Im Abschnitt F der Ausführungsbestimmungen jenes Gesetzes

ist unter 2 zum Ausdruck gebracht, daß unter den nach den

Umständen überhaupt benutzbaren Wegen derjenige ausgewählt

werden müsse, welcher inklusive Tagegelder der Staatskasse

die geringsten Kosten macht. Hier im Bezirk wird diese Be

stimmung seit Jahresfrist dahin interpretiert, daß der Kreis

tierarzt, wenn die Hinreise mit der Bahn ausgeschlossen war,

und er ein Fuhrwerk hatte benutzen müssen, gehalten ist, mit

diesem Fahrwerk einen entgegengesetzt von seinem Wohnort

liegenden Bahnhof, und wäre er 10 oder 15 km von dem End

punkte der Reise entfernt, aufsuchen muß, um von diesem die

Hinreise anzutreten. Daß dabei ein Gewinn, auf den die Kreis

tierärzte bei ihrem Gehalt immer noch angewiesen sind, nicht

verbleibt, ergibt folgende Berechnung: Erreiche ich mit Miets

fuhrwerk, das hier mit 50 Pf. pro Kilometer berechnet wird,

nach Zurücklegung von 32 km und nach Erledigung der Dienst

geschäfte eine Bahnstation, so habe ich bis dahin vom Staate

zu erhalten 32 >< 0,4 = 12,80 M., während sich der Fuhrhalter

32 ><0,5 = 16,00 M. berechnet, wozu noch an Trinkgeld und

Unterhalt für den Kutscher 1,00 M. treten, so daß eine Differenz

von 4,20 M. entsteht, die durch die einmalige Ab- und Zugangs

gebühr von 2,00 M. und die Eisenbahnkilometerersparnis von

32 >< 2‘/‚ Pf. = 80 Pf. nicht wettgemacht wird. Es gehen von

den Tagegeldern noch mindestens 1,40 M. ab, auch wenn wir

die Fahrkartensteuer und die Unkosten für die Straßenbahn

oder den Omnibus nicht in Anrechnung bringen, so daß uns für

eine derartige Reise lediglich ein Gewinn von höchstens

8 — 1,40 = 6,60 M. verbleibt. '

In eisenbahnreichen Kreisen sind derartige Aufstellungen

fast bei jeder Dienstreise zu vermerken. Dieses fällt um so

_ mehr ins Gewicht, als heute bei der Art der Abwicklung von
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Dienstgeschäften nicht die allergeringste Rücksicht auf Privat

praxis oder andere Privatverhältnisse genommen wird, vielmehr

genau ebenso wie bei den vollbesoldeten Beamten der Dienst

allen andern Sachen vorangehen muß und bei der Berechnung

lediglich die amtlichen Geschäfte berücksichtigt werden.

Diese Gesetzesauslegungen bei Beamten, die nicht voll

besoldet sind, wirken recht hart. Wenn, wie anzunehmen ist, die

Grundsätze mit gleicher Rigorosität allenthalben gehandhabt

werden wie hier, so verbleibt den Kreistierärzten bei einer

großen Zahl von Reisen nicht mehr als ein Teil des Tage

geldersatzes von 8 Mark.

Die Gebühren, die von Privaten zu zahlen sind, werden,

trotzdem alles teurer geworden ist, immer mehr herabgesetzt,

cfr. Ermäßigung fiir Untersuchung von Händlerschweinen,

augenscheinlich in der Absicht, die an und für

heblichen Preise für Schweine und für Fleisch nicht noch

mehr zu steigern. Wir müssen büßen für die hohen Preise,

die entweder die Händler oder die Fleischer oder die Land

wirte — die drei Berufskreise mögen die Frage unter sich

entscheiden — festgesetzt haben.

Die 0 dringend notwendige Erhöhung der Ergänzungs

fleischbeschaugebühren, an der die meisten Kreistierärzte auch

beteiligt sind, und die zuweilen kaum die Kosten decken, ist

aus dem gleichen Grunde nicht zu erreichen.

Derartige Beispiele ließen sich noch viele anführen.

Eine weitere Aufforderung an uns, auf eine Erhöhung der

feststehenden Gebührnisse hinzuar_beiten, ist die von dem Herrn

Finanzminister offiziell bekannt gegebene Absicht, die Reisekosten

der Kreisärzte und Kreistierärzte zu panschalieren. Die

Pauschalierung für die Kreisärzte sollte bereits für das Jahr 1907

verwirklicht werden. Ob wir dann bald folgen, das wird von

dem Ergebnis der Verhandlungen abhängen, die in dieser Frage

zwischen dem Herrn Landwirtschaftsminister und dem Herrn

Finanzminister schweben oder geschwebt haben. Eine offizielle

Gegenkundgebung ist jedenfalls nicht erfolgt, und deshalb müssen

wir mit der offiziellen Kundgebung des Finanzministeriums um

so mehr rechnen, als gerade die Finanzministerien stets sehr

hartnäckig in der Verfolgung ihrer Pläne sind.

Der Herr Finanzminister ist geneigt, Kreisärzte und Kreis

tierärzte gleichmäßig zu behandeln, unbekümmert darum, ob

bei dem einen Stand mehr Haare fallen als bei dem andern;

der Herr Landwirtschaftsminister dürfte mit dem Beweise Mühe

haben, daß sich eins nicht für alle schickt.

Jedenfalls empfiehlt es sich für die Kreistierärzte, sich bei

Zeiten mit der Pauschalierung der Reisegebiihrnisse zu be

schäftigen und nicht Vogel-Strauß-Politik so lange zu treiben,

bis es zu einer andern zu spät geworden und uns jede Mit

wirkung und jeder Ratschlag bei der Gestaltung der Dinge

entzogen ist.

Wir müssen schon jetzt Vorschläge machen oder in unserem

Kreise erörtern, durch welche die Schäden der Pauschalierung nach

Möglichkeit gemildert werden, und dafür sorgen, daß die Veterinär

polizei, als der vielleicht bedeutendste oder wichtigste Teil

unserer uns lieb gewordenen Wissenschaft, nicht Schaden nimmt

und in ihren Leistungen zurückgeht.

Es ist zweifellos, daß der bisherige Zustand der Einzel

bezahlung im allgemeinen vorteilhafter und gerechter für den

kreistierärztlichen Stand ist, als die Pauschalierung der Reise

gebührnisse.

sich er

 

‘Ich persönlich schwärme nicht für ein Pauschale. Zur

Zeit des berüchtigten Pauschalerummels in unserem engeren

Kreise habe ich mich mit der Minderzahl der befragten Kreis

tierärzte gegen das Pauschale ausgesprochen. Die Mehrheit

wollte Opfer bringen, um dafür die V. Rangklasse zu erreichen,

für die ich natürlich auch bin und die ich für die allein an

gemessene halte. Indes kann auch ich nicht leugnen, daß mit

dem Pauschale manche Vorteile und Annehmlichkeiten verknüpft

sind, wenn wir auch immerhin eine Einbuße an Einkommen

werden verzeichnen müssen. ‘

Die mit den Reisekostenliquidationen für Kreistierärzte und

Regierungen verknüpfte Arbeit fällt zum größten Teile fort:

die Reisekostenfestsetzungen, die einmal so und einmal so er

folgen, die in den verschiedenen Bezirken verschieden gehand

habt werden, die selbst in demselben Bezirk oftmals von anderen

Gesichtspunkten aus in gleicher Sache geschehen, die, nachdem

sie 10 Jahre und länger in einer bestimmten Richtung sich ab

gewickelt haben, plötzlich in einer ganz andern erfolgen, ver

ursachen keinen Ärger mehr, wenn die Pauschalierung Tatsache

geworden.

Das Budget des kreistierärztlichen Hauses ist kein so

schwankendes wie bisher. Wir brauchen nicht 6—12 Monate

auf Abrechnung zu warten. Wir können uns besser einrichten,

wenn die Summe auch kleiner als zuvor ist. Wir können auch

unsererseits wieder feste Abkommen treffen.

Der größte, wenn auch nicht direkte Vorteil für den kreis

tierärztlichen Stand, der mit einer Pauschalierung verknüpft

wäre, würde darin bestehen, daß die Kreistierärzte unabhängigem

Beamte würden. Die Pauschalieh werden in dem Umfange

niemals unter sich schwanken, wie die Reisegebührnisse, die

jetzt in den einzelnen Stellen sich bewegen zwischen einigen

Hunderten bis 10000 oder 15000 M. So lange die Möglichkeit

besteht, den Kreistierarzt durch eine Versetzung im Interesse

des Dienstes aus einer 15 Millestellung in eine 3 Millestellung

so empfindlich zu schädigen, wie es bei keinem anderen

Beamten möglich ist, so lange hat man nicht völlig unab

hängige Beamte. Eine gewisse materielle Unabhängigkeit auch

dem Staate gegenüber leistet die beste Gewähr für ein exaktes

Arbeiten der Veterinärbeamten im Sinne der für sie maß

gebenden Gesetze und Verordnungen. Das Unabhängigkeits

getühl wird nicht gestärkt bei der Wahrnehmung, daß Kollegen

zur unfreiwilligen Muße und zum Darben verurteilt wurden da

durch, daß man Amtsbezirke spaltete, daß man Stadtbezirke

von geringstem Umfange, die man jenen beließ, und Land

bezirke für begünstigtere Kollegen schuf, und vor allem durch

die Wahrnehmung, daß, wenn jene Kollegen aus Ärger und

Mißmut über die Behandlung gestorben waren, die Bezirke

wieder vereinigt und einem Kreistierarzt übertragen wurden,

mochten sich auch Stadtverwaltungen und Interessenten für den

znvorigen Zustand aussprechen. '

So lange es einflußreiche Persönlichkeiten, die eine Ver

setzung eines Kreistierarztes aus irgendwelchen persönlichen

Gründen wünschen und betreiben, möglich ist, diese zu erreichen

und den Kreistierarzt so empfindlich, wie oben geschildert, zu

schädigen, so lange wird die Veterinärpolizei nicht auf höchster

Höhe stehen und dieses um so weniger, je mehr ihre Beamten

auf Gebühren und Bezüge für amtliche Verrichtungen aus

privaten Kassen angewiesen sind.
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Die höchsten Leistungen wird man a priori immer ‘von

Inhabern vollbesoldeter Stellen erwarten dürfen. Stellen, in

denen die Inhaber nur von dem Einkommen aus amtlicher

Thä.tigkeit leben, gibt es ja genug. Mir ist es nicht erfindlich,

wieso man nicht wenigstens diese Stellen zu vollbesoldeten

machte, wenn ich nicht daran denken müßte, daß vollbesoldete

Beamte höchstens in gleiche Stellen mit demselben Dienst

einkommen versetzt werden dürfen.

Der größte Einwand, der gegen die Pauschalen erhoben

werden kann, wäre, daß sie zu wenig die veterinärpolizeiliche

Absicht fördern, daß der Kreistierarzt beim Herrschen von

Seuchen, zumal der Maul- und Klauenseuche oder der Rinder

pest, die Seuchenorte möglichst oft aufsnche. Dieser Einwand

ließe sich erheblich abschwächen durch die Bestimmung, daß

die Seuchen, die eine möglichst häufige Anwesenheit des Kreis

tierarztes am Seuchenorte erfordern, von der Pauschalierung

ausgeschlossen sind.

Ein weiterer Einwand besteht in der Annahme, daß wir

dabei den niederen Polizeibehörden überantwortet und Schikanen

ausgesetzt wären. Ich kann diesen Standpunkt nicht teilen.

Es kann nicht schwierig sein, Mittel und Wege zu finden, un

nötigen Requisitionen, die nicht veterinärpolizeilich geboten sind,

zu begegnen. Das kann auch ohne die Dienstinstruktion ge

schehen, die so vielfach begehrt, aber so bald nicht kommen

wird, auch nicht so sehr notwendig ist, weil sie doch nicht all

den vielen Verhältnissen gerecht werden kann, die eben der

kreistierärztliche Dienst mit sich bringt. Ich denke mit einem

gewissen Schauder - der Kollege wird es mir gütigst ver

zeihen — an eine Sitzung des Vereins der beamteten Tierärzte,

in der ein Kreistierarzt mit Bienenfleiß sich bemühte, die Grund

züge zu einer Dienstinstruktion zusammenzutragen, und die doch

so vieles nicht enthielt, worüber da draußen nur Umsicht,

Festigkeit, ein umfassendes teclmisches Wissen und die richtige

Anwendung desselben im einzelnen Falle die richtige Ent

scheidung bringt.

Beiden vorgetragenen Einwänden wird aber vornehmlich

dadurch begegnet werden, daß man nur die Reisekosten

pauschaliert, die Tagegelder aber für jeden Tag gewährt, an

dem Dienstgeschäfte außerhalb des Wohnortes zu erledigen

waren. Erhalten die einzelnen Stellen annehmbare Bezüge für

das Halten von Fuhrwerk, Motorrttdern, Automobilen und werden

daneben Tagegelder gezahlt, so ist das ja nicht ganz so an

genehm, als wenn der Kreistierarzt auch die Reisekosten für

jede einzelne Reise erhält, aber bei dieser Regelung sind weit

geringere Verluste mit notwendigem stärkeren Reisen verknüpft,

als wenn Reisekosten und Tagegelder zusammen pauschaliert

werden. Der Wunsch, recht oft sich vom Seuchenstand an Ort

und Stelle zu überzeugen, wird nicht unterdrückt durch die

Befürchtung und Gewißheit, aus dem Pauschquantum erhebliche

Mittel für einen einzelnen Zweck zur Verfügung stellen zu

müssen.

Die Festsetzung der Pauschalien ist bei dieser Regelung

auch viel leichter, sicherer, gerechter und gefahrloser zu be

wirken.

Der Pauschalierung der Reisekosten müßten für jede einzelne

Stelle die Durchschnittsbezüge der letzten 5— 10 Jahre zugrunde

gelegt werden, über deren Höhe man in den beteiligten

Ministerien außerordentlich gut orientiert sein dürfte.

 
Der Staat würde bei der Pauschalierung der Reisekosten

leichteren Herzens uns in die V. Rangklasse versetzen können

mit dem Tagegeldersatz von 12 bzw. 15 lll., wenn er nicht dabei

gleichzeitig die Kilometergelder von 40 auf 60 Pf. zu erhöhen

brauchte.

Daß eine Pauschalierung möglich ist, hat der genaue

Kenner kreistierttrztlicher Verhältnisse Professor Dr. M alkmus

bereits im Jahre 1905 anerkannt, wiewohl er nicht die Schwierig

keiten verkannte, die mit der Bemessung der Panschalsumme

verknüpft sind. Ich habe mich bemüht, einen Weg zu weisen,

wie den Schwierigkeiten zu begegnen ist.

Pauschale und Gehaltserhöhung werden bei uns mit ein

ander verknüpft werden müssen.

Zum Schlusse möchte ich noch die Wege ein wenig be

leuchten, auf denen fiir den kreistierärztlichen Stand die Auf

besserungen vor sich gehen könnten.

Wenn für die mittleren und oberen Beamten die Auf.

besserung lediglich im Anschluß an den Wohnungsgeldzuschnß

bewirkt, und dieser dem neuen Servistarif entsprechend erhöht

werden soll, so würde, um eine Gleichmäßigkeit herbeizuführen,

nichts anderes übrig bleiben, als auch uns einen Wohnungsgeld

zuschuß zu gewähren. Aus welchen Gründen wir einen

solchen, ebenso wie die Kreisärzte, nicht beziehen, ist mir

nicht bekannt. Daß wir nicht vollbesoldete Beamte sind, kann

ein Grund nicht sein. Jedenfalls dürften die Schwierigkeiten,

denselben beiden Beamtenkategorien zu gewähren, nicht un

überwindliche sein.

Der Gewährung von Erziehungsbeihilfen in dem geplanten

Rahmen wie bei den anderen Beamten kann man beipflichten.
Doch müßte dabei das hpensionsfähige Einkommen, nicht das

eigentliche Gehalt der Berechnung zugrunde gelegt werden.

Sollen die Bezüge der Beamten jedoch durch eine Gehalts

erhöhung gebessert werden, so miißten mindestens die Sätze von

1800—3600 M. neben einer ausreichenden Dienstunkosten

entschädigung gewährt werden.

Es wird sich auf die Dauer auch nicht vermeiden lassen,

eine Änderung in dem Aufrücken in die höheren Gehaltsklassen

eintreten zu lassen. Bei der erfolgten Verjüngung des Veterinär

personals ist der Abgang ein so geringer, daß voraussichtlich

die Kollegen der niedersten Gehaltsstufe jetzt wohl 15 Jahre

in dieser verbleiben dürften, d. h. daß sie frühestens mit un

gefähr 45 Jahren in die zweite Gehaltsstufe einrücken. Es

dürfte sich empfehlen, sechs Altersstufen von je drei Jahren

mit einer Steigerung des Gehalts um je 300 M. einzurichten.

Sich mit den Vorschlägen genauer zu befassen und die ge

eigneten dem Herrn Minister zu unterbreiten, dürfte Aufgabe

des Vereins der beamteten Tierärzte sein. Diese Aufgabe wird

er aber bald lösen müssen. Nachdem der Herr Minister die

Abhaltung von dienstlichen Versammlungen der beamteten Tier

ärzte der einzelnen Bezirke unter dem Vorsitz der Departements

tierärzte angeordnet hat, in welchen Versammlungen staatstier

ärztliche Angelegenheiten beraten werden sollen, kann der

V. d. h. T. sich mehr als zuvor die Förderung seiner wirtschaft.

lichen Interessen angelegen sein lassen.

Cavete.

Mein Artikel in Nr. 32 der „B. T. W.“‚ der ein Ausdruck

persönlicher Entrüstung über jene, ohne Rücksicht auf die Mehr
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zahl deutscher Tierärzte geschaffene, Leipziger_Promotions

Ordnung, war, hat zu meiner großen Freude, in ganz Deutsch

land Anhänger und Beifall gefunden. Hoffen darf ich, daß jene

Kollegen, die mir nicht ausdrücklich zustimmten, trotzdem in

der Hauptsache genau so denken wie ich, selbst die gerecht

urteilenden maturen Kollegen. Gerechtigkeit muß so denken,

und Kollegialität verlangt mit Front zu machen gegen alle

Neuerungen und Danaergeschenke, die geeignet sind, einen Teil

der Tierärzte zu ehren, den anderen zu beleidigen; den einen

Teil vorzuziehen, den anderen beiseite zu schieben; die einen

zu Tierärzten erster und die anderen zu solchen zweiter Klasse

zu stempeln.

Vor diesem Kampf, den mitzukämpfen jedes Kollegen Pflicht

ist, soll uns keine Autorität, die sich unserer gerechten Sache

in den Weg stellt, zurückschreöken.

Zunächst Zurücksetzung bei der Promotion, dann bei der

Besetzung amtlicher und nicht amtlicher Stellen, vielleicht gar

bei der Beförderung in Zivil und beim Militär.

Kollegen! Es ist hohe Zeit, unverdiente Schläge abzuwehren,

zu sorgen und zu wachen, daß Berlin, München, Stutt

gart, Tübingen und Hannover nicht so wie Leipzig,

Dresden handeln. Geschiehts, werdet Ihr bald zum alten Eisen

gehören und mögt Ihr auch noch so tüchtig sein. - Vorrechte

einzelner Kollegen, die im Fach nicht größere Leistungen

aufweisen als andere, dürfen nicht geduldet werden. Weder

bei der Verteilung von Ehren und Würden, noch bei anderen

Gelegenheiten. Ihr erfülltet die vom Staat s. Z. geforderten

Vorschriften. Nun kann er nachträglich unmöglich wollen, daß

Männer zur Seite geschoben werden, die beweisen können, daß

ihre Fachtüchtigkeit der jener ebenbürtig ist, die einst auf einem

Gebiet, das unserem ziemlich fern liegt, etwas mehr Kennt—
nisse gesammelt haben. l

Wenn der tierärztliche Doktortitel durch eine tier

ärztliche Fakultät oder in Verbindung mit tierärztlichen

Professoren verliehen wird, so muß allen Tierärzten, ohne

Ausnahme, die Tür zu dieser Würde geöffnet werden.

bitten wir nicht, das dürfen wir fordern! Die Professoren sind

dazu berufen und in der Lage, diejenigen (Mature und Immature)

von der Würde fei‘nzuhalten, deren Arbeit Unfähigkeit erweist.

Sind in der Lage zu beurteilen, ob der Bewerber, der einst die

Schule verließ mit mangelhaftem (später vielleicht mangelfrei

geschmiedetem) Werkzeug, trotzdem im Fach Leistungen auf

weist, die denen der mit scharf geschliffenen Instrumenten

Arbeitenden nicht nachstehen.

Eine gute tierärztliche Dissertation und tierärzt

liche Fachkenntnisse begründen den Anspruch auf Er

teilung der tierärztlichen Doktorwürde.

Darum

Darauf kommt

es an, daß jeder das, was er einst in der Schule gelernt, im

Leben, im Fache nutzbringend verwertet. Non scholae sed vitae

discimus. Leistete jemand in der Schule etwas oder viel, im

Leben, im Fache dagegen wenig oder nichts, dann darf er nicht

so unbescheiden sein wie jener anonym schreibende Kandidat

der Veterinärmedizin, der ein eigenartig „Wort der Erwiderung“

unbeanstandet brachte und sich einbildet, auf Grund früherer

Schulleistungen im Leben, im Fach „größere An

erkennungen und größere Rechte“ beanspruchen zu können, als

einer, der weniger Leistung aus der Schulzeit aufzuweisen hat.

Lächerlich kommt es mit‘ vor, wenn ein Abiturient dem

Nichtabiturienten gegenüber zeitlebens größere allgemeine

später

 
Bildung (und „größere Rechte“) sich anmaßt. Nur dann kann

er’s, wenn er's ‘zeitlebens beweist. Ihm scheint das

Gymnasium einzig und allein eine Quelle der Bildung zu be

deuten; daß eigene oder bezahlte Kraft, die Schule des Lebens

und die hohe Schule unserer Wissenschaft auch bilden, scheint
dem Herrn ganz fremd zu sein. v

Mögen seiner „Vorstellungswelt“ die oft gehörten Worte

meines hochverehrten Lehrers, des Herrn Geheimrat Schütz

nützen: „Es gibt keine Wissenschaft, die so geeignet ist, den

Menschen zu bilden, wie gerade die Medizin.“ —— Der Unter

schied in der Bildung, der bestanden haben kann und meist

bestanden hat, hat sich durch unser im hohen Maße bildendes

Studium ‚ längst verwischt.

Nun wird in der letzten Zeit den Tierärzten noch zugemutet,

das Abitnrium nachzuholen, was früher niemand forderte.

Sollte manchem nicht der Stolz das verbieten? „Bedenkt man

denn gar nicht [so schreibt mir ein Kollege], daß heute der

Tierarzt, wenn er es mit seinem verantwortungsvollen Beruf

ernst meint und nicht allen Ehrgeizes bar ist, gerade genug zu

tun hat, wenn er durch das Studium der Fachliteratur auf der

Höhe seiner Wissenschaft bleiben will? Und da sollte er noch

Abiturium nachmachen? Die Allgemeinheit würde davon sicher

lich sehr wenig Nutzen haben, im Gegenteil! Der fürs Maturium

arbeitende Tierarzt würde wohl in fachwissenschaftlicher Hinsicht

recht sehr ins Hintertretfen kommen, weil er ein Jahr oder mehrere

Jahre Veterinär-Medizinisches überhaupt nicht studierenykann.“ ——

Zum Schluß noch ein paar Worte über den Artikel, den der

erwähnte angehende Kollege anonym in Nr. 36 der B. T. W.

brachte, um „in puncto Abiturienten und Abiturientenexamen

etwaszu sagen„“.. . ~. „ . -~ ‚ .. ‚~ ‚

Zunächst bestreitet dieser Herr meine Befürchtungen, die

maturen Kollegen würden sich bald (wenn Privilegien jenem

direkt eine höhere Stellung zuweisen) über ihre immaturen

Kollegen erheben. Er selbst ist aber schon der erste, der

dazu gehört, denn wer mit unverkennbarer Geringschätzung den

immaturen Kollegen gegenüber zum Ausdruck bringt, daß deren

„Vorstellungswelt“ nicht auf der Höhe sei, macht sich

einer maßlosen Überhebung schuldig. Ein Einblick in das

soziale Leben aller Schichten der Bevölkerung sollte ihn ferner

belehren, daß sich bei den meisten Menschen dann eine Über

hebung einstellt, wenn sie eine höhere Charge, ein höheres

Amt bekleiden, eine höhere Würde, einen höheren Orden besitzen,

eine höhere Schule hinter sich haben oder 100 M. pro Jahr

mehr Gehalt beziehen. —— — -—

Daher wird eine Überhebung nicht ausbleiben, wenn durch

Ausschluß von der Promotion, durch Bevorzugung bei der Be

setzung von Stellen die Inferiorität einzelner Tatsache geworden

ist. In diesem Blatt wars zu lesen, daß man die Stellung eines

Menschen danach beurteilt, was er erreichen kann. — — ——

„So will mir denn scheinen (weil nämlich der Abiturient

ein schweres Examen bestanden hat), als ob ceteris paribus ein

maturer Tierarzt gegenüber einem immaturen eine nicht

unwesentliche Leistung mehr aufzuweisen hat. Höhere Leistungen

begründen aber einen Anspruch auf größere Anerkennungen und

Rechte.“

Ob der anonym schreibende Kandidat, „wenn“ er Tier

arzt wird, in Summa Summarum mehr Leistung aufzuweisen hat,

wie er-behauptet, als ein immaturer? Der Abiturient hat wohl

in der Schule mehr geleistet, erhielt dafür eine Bescheinigung;
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der bildungsfähige Nichtabiturient wird in den meisten Fällen

dasselbe nach der Schule geleistet haben; diese „Leistung“

wurde ihm zunächst nicht bescheinigt, wohl aber bei der Fach

prüfung. Ich möchte ihm aus dem Buche unserer Geschichte

einige Namen immaturer Tierärzte nennen und dann

wieder fragen und hoffen, daß er beschämt sich vornimmt,‘ nie

wieder so unberechtigte _Urteile zu fällen. —— Wird der mature

Tierarzt beweisen, daß er zurzeit mehr versteht, so mißgöunt

ihm niemand höhere Würden. Begründen aber etwa hervor

ragende Kenntnisse im Griechischen Anspruch auf die tierärzt

liche Doktorwürde?

Übrigens, wenn dem Kollegen das Verstehen der deutschen

Sprache weniger schwer gefallen wäre, als es der Fall war,

dann hätte er merken müssen, daß ich dort, wo ich von Leistung

sprach, immer nur die im Fach resp. im Leben meinte. Das

war deutlich genug gesagt, doch sei's ihm wiederholt: „Im

Leben und im Fach gebrauchen wir nur Leistung. Mit solcher

ist uns und unseren Mitmenschen gedient, nicht aber mit ein

gekapselter fruchtloser Weisheit. Wenn die Leistung des

immaturen Tierarztes auf‘ wissenschaftlichem Gebiet ebensogut

ist, wie die des maturen, so verdient ersterer erst recht An

erkennung und wird eine Belohnung ausgeteilt, so gebührt sie

vor allem ihm.“ So drückte ich mich aus und der Herr

Kandidat, dessen „Vorstellungswelt“ (durch das Abiturium)

„die geworden ist, in die ihn die Erziehung des

Gymnasiums hat versetzen wollen“, vermag zu schreiben:

„ „Er (nämlich ich) stellt den Satz auf: „Geringere Leistung,

dennoch gleiches Recht“ (sogar in Anführungsstrichen).

Nach dieser Stichprobe gestattet er mir wohl darauf zu ver

zichten, noch auf‘ .alles..andere zu.antworten, was sich mit der

„Vorstellungswelt“ immaturer und hoffentlich auch maturer

Kollegen schwer vereinen läßt. ‘

Kollegen! Uavete! W. Leonhardt.

Kundgebung des Ständigen Ausschusses der Inter

nationalen Tierärztlichen Kongresse.

Der gelegentlich des Internationalen Kongresses für Hygiene

und Demographie in Berlin anwesende Vorstand des Ständigen

Ausschusses~ der Internationalen Tierärztlichen Kongresse, be

stehend aus Geh. Oberregierungsrat Dr. Lydtin, B. Baden,

Professor Arloing, Direktor der Tierärztlichen Hochschule zu

Lyon, Herrn Hofrat Professor Dr. Hutyra, Rektor der tier

ä.rztlichen Hochschule zu Budapest und Schlachthofdirektor

de Yong aus Leiden (Holland) hat auläßlich der schweren

Erkrankung und des am 28. September 1907 eingetretenen Todes

Sr. König]. Hoheit des Großherzogs Friedrich von Baden, Beileids

telegramme an das Großh. Oberhofmarschallamt in Mainau am

Bodensee gerichtet. Der Vorstand sah sich zu diesem Vorgehen

durch die Umstände veranlaßt, daß der nunmehr verewigte

Landesfürst einer der eifrigsten Förderer und Gönner des Ve

terinärwesens war. Unter seiner Regierung wurde 1865 das

Badische Veterinärwesen von dem Medizinalwesen losgelöst, das

Bezirkstierärztliche Institut geschaffen, die Landesfleischbeschau

eingeführt, die Veterinärstatistik begonnen, das Abdeckereiwesen

geordnet, die Bekämpfung der Viehseuchen mit Entschädigung

der Viehbesitzer angeordnet, die Viehzucht unter Mitwirkung

der Tierärzte verbessert und gehoben und schließlich ein Veterinär

hygienisches Institut an der Universität Freiburg zur Ausbildung

von Tierärzten als Staatstierärzte eröffnet. Auch war der ver

 

ewigte, hochverdiente Fürst eifrig bemüht, die Stellung der

Militärärzte und Militär-Tierärzte zu verbessern. Was den

"orstand besonders zu seinem Vorgehen bewegte, war der Um

stand, daß Großherzog Friedrich der erste Souverän war, welcher

einen Internationalen Tierärztlichen Kongreß (Baden 1899) mit

Seiner hohen Anwesenheit beehrte.

Ihre Königl. Hoheit, die Großherzogin Luise, Prinzessin

von Preußen, ließ dem Vorsitzenden des Vorstandes, Herrn

Dr. Lydtin in zwei Telegrammen den herzlichsten Dank für

die treue Anteilnahme der Tierärzte ausdrücken. L ydtin.

Ehrung.

Unmittelbar nach dem Abgange des Professors Dr. Kitt

von der Münchener Hochschule wurde von den tierä.rztlichen

Kreisvereinen Bayerns einstimmig beschlossen, den verdienst

vollen Lehrer und Forscher durch die Überreichung einer künst

lerisch ausgeführten Adresse zu ehren. Dieser Beschluß fand

seine Ausführung am Samstag, den 28. September, vormittags

11 Uhr, indem eine Deputation, bestehend aus den Vorständen

der zwei größten Kreisvereine, Oberbayern und Schwaben, den

K. Bezirkstierärzten Heichlinger-Bruck und Junginger

Kempten, sowie dem städtischen Bezirkstierarzte Blaim-München

sich in der Wohnung des zu Ehrenden einfand. Heichlinger

gedachte in den einleitenden Worten seiner Ansprache der regen,

kollegialen Beziehungen, welche zwischen Prof. Kitt und den

bayrischen Tierärzten seit vielen Jahren bestanden und sprach

nach Verlesung des Textes unter gleichzeitiger Überreichung

der Adresse den Wunsch aus, daß sich Prof. Kitt noch recht

lauge der wohlverdienten Ruhe im Bewußtseiu, im Gedächtnis

der bayrischen Tierärzte stets fortzulebeu, erfreuen möge.

Die. Adresse, im Atelier des bestbekännt'en Kun'ätrii'dierd

F. X. Weinzierl in Neupasing entworfen und ausgeführt, zeigt

auf der in braunem Leder gehaltenen Decke in feiner Leder

ziselierarbeit einen jugendlich schönen Fraueukopf, den Blick

auf die Darstellung eines Mikrophotogramms gerichtet, als Ver

sinnbildlichung der Bakteriologie über der Inschrift „Die

bayrischen Tierärzte Herrn Professor Dr. Kitt. 1880—1907“

in einer Lederumrahmung, deren Ecken helle, geäderte Amethyste

bilden, und enthält auf Pergamentpapier über der farbigen Dar

stellung des pathologischen Instituts der tierärztlichen Hoch

schule, flankiert links von einem Mikroskop, rechts der Schale

des Äskulap die Widmung. Herr Prof. Kitt zeigte sich über

die ihm erwiesene Ehrung ebenso erfreut, wie gerührt und

sprach der Deputation in verbindlichen Worten seinen Dank

aus, zum Schlusse betonend, daß er sich der freundlichen Gabe

der bayrischen Kollegen bis an sein Lebensende stets erfreuen

werde. In einem an den Vorstand des tierärztlichen Kreis

vereins von Oberbayern gerichteten Briefe hat Prof. Kitt seinen

Dankgetiihlen in verbindlichen Worten noch schriftlichen Ausdruck

verliehen. Ein exquisites Frühstück, das Prof. Kitt im Verein

mit seiner Frau Gemahlin der Deputation zu bieten die Liebens

würdigkeit hatte, bildete den Abschluß des nach jeder Richtung

hin erfreulichen Aktes. Blaim.

Sitzungsbericht über die 95. Frühjahrs-Versammlung

des Vereins Schlesischer Tierärzte

in Breslau am 26. Mai 1907.

Anwesend waren: a) Ehrenmitglieder: 1. Riedel-Neiße; b) Mit

glieder: 2. An ge n h eiste r- Breslau, A rn dt- Laudeshut, 4. Dr.

B ry s c h -Wtinschelburg, 5. Bis c h off- Falkenbcrg, 6. Prof. Dr. U‘ a s p e r
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Breslau, 7. Ehricht-Strehlen, 8. Gerlach-Liegnitz, 9. Gödel

Strahlen, 10. Hartmann-Rawitsch, 11. Hirsch-Grottkau, 12. Hey

Namslau, 13. Haering-Sohrau, 14. Heutschel-Öls, 15. Kattner

Neustadt O.-S., 16. Karger-Hirschberg, 17. Kindler-C-anth,

18. Klingelstein—Löwcnberg, 19. Klipstein-Jauer, 20. Kolbe

Rosenberg O.—S., 21. Jungmann-I‘estenberg, 22. Mahlendorl'f

Breslau, 23. Marx-Zobten a. Bg., 24. Mill ler-Glatz, 25. Mithlichen

Gr.-Tinz, 26. Ortmann-Domslau, 27. Nowag-Sprottan, 28. Pflanz

Kreuzburg O.-S., 29. Proske-Obernigk, 30. Pietsch-Ratibor,

31. Rieck-Breslau, 32. Rust-Breslau, 33. Ruppert-Brockau,

34. Richter-Luhlinitz, 35. Reisch-Langenbielau, 36. Riedel-Ohlau,

37. Dr. Roth-Breslau, 38. Römer-Glatz, 39. Rudloff-Sprottau,

40. Dr. Seiler-Qppeln, 41. Süßenbach-Wohlau, 42. Schmidt

Hirschberg, 43. Schmidt—Bernstadt, 44. Schüler-Hundsfeld, 45. Dr.

Schmidt-Breslau, 46. Stöcker-Lüben, 47. Scharsig-Striegau,

48. Schwintzerills, 49. Strähler-Breslau, 50. Sturm-Rybnik,

51. Schliewa-Brieg, 52. Schönfeld-Leobschütz, 53. Dr. Wölffel

Breslau;c)Gästezö4.VeterinärratNevermann-Berlin,ö5.Hieronymi

Breslau, 56. Hauser-(‘anth, 57. Richter-Breslau.

Nach Erledigung der Vorstands- und Gruppensitzungen er

öffnete der Vorsitzende Rieck um 12‘/, Uhr die Haupt-Versamm

lung mit Begrüßung der vorstehend erschienenen Mitglieder und Gäste,

insbesondere Herrn Veterinärrat Nevermann, welcher sich auf

einer Dienstreise in Schlesien befand, für seine Teilnahme an der

Sitzung im Namen des Vereins dankend. '

Zu Punkt 1 der Tagesordnung teilt der Herr Vorsitzende mit,

daß durch Verzug die Herren Dahme-Winzig. Wölfer-Winzig,

Siemssen—Krappitz, Kempa—Breslau und Herr Zugehör-Grünberg

freiwillig aus dem Verein ausgeschieden sind.

Diesem Verlust gegenüber steht ein Zuwachs durch Aufnahme

des Herrn Schote-Winzig in den Verein. Ferner teilt der Vor

sitzende mit, daß der Verein Herrn Veterinärrat Tappe-Benthen O.-S.

am 5. Mai d. J. aus Anlaß der silbernen Hochzeitsfeier in ent

sprechender Weise seine Gratulation übermittelt hat.

Herr Kreistierarzt a. D. Scholtz in Reichenbach feierte am

6. Mai d. J. sein 50jähriges Berufsjdhiläum und zugleich seinen

73. Geburtstag; auch ihm brachte der Verein zu dieser seltenen

Feier die herzlichsten Glückwünsche dar und ernannte ihn zu

seinem Ehrenmitgliede.

In einem eingegangenen Schreiben fordert der Tierärztliche

Verein der Provinz Brandenburg unseren Verein zu einer Resolution

auf, die jener Verein in einer Versammlung vom 18. November 1906

gefaßt hat und welche bezweckt, die Zentralvertretung zu veranlassen

in einer schleunigen Eingabe an den Herrn Minister, zu bitten, die

beabsichtigte Gründung von Tierürztekammern nunmehr herbeiführen

zu wollen, weil der Kammern nicht länger aufzuschiebende Aufgaben

harren. Dabei spricht der Brandenburger Verein die Hoffnung aus,

daß nach Gründung einer Alters- und Hintcrbliebenen-Verorgung

die bereits zu ähnlichen Zuecken bestehenden Stiftungen jenem

gemeinsamen Unternehmen zugeführt oder angeschlossen werden

können.

Der Verein beschließt, der Resolution sich anzuschließen und

den Brandenburgischen Verein entsprechend zu benachrichtigen.

Hierauf erstattet der Kassenführer Bischoff seinen Kassen—

bericht. Aus demselben geht hervor, daß dem Verein im letzten

Jahre große Ausgaben erwachsen sind, der Kassenbestand aber

nichtsdestoweniger ein günstiger ist; dem Kassenführer wurde Ent

lastung erteilt. Alsdann ging der Vorsitzende zu Punkt 2 der Tages

ordnung über und erteilt Herrn Kreistierarzt Rust-Breslau das Wort

zu seinem Vortrag über das Thema: „Wie können die Tierärzte den

Forderungen einzelner Landwirtschaftskammern, die Rotläufimpfungen

den Laien auszuliefern, wirksam begegnen?“ Der Redner führte

aus, daß liber die Bedeutung der Landwirtschaftskammern für

unsere heimische Landwirtschaft bei uns Tierärzten kein Zweifel

bestehe. Wir wissen, daß die Kammern bestrebt sind, der Land

wirtschaft die Wege zu ebnen und ihr jeden möglichen Vorteil zu

verschaffen. Es ist daher erkliirlich, daß die Kammern in ihrem

Bestreben manchmal ihr Ziel verfehlen, sei es, daß das Angestrebte

der Landwirtschaft nicht zum Segen gereicht, sei es, daß die Vor

teile auf Kosten anderer Berufsklassen errungen werden. Bei den

 

nahen Beziehungen zwischen Landwirtschaft und Tierheilkunde ist

es auch nicht verwunderlich, daß zwischen ihnen manchmal

Kompetenzstreitigkeiten vorkommen. Redner erinnert an die seiner

zeit erfolgten Bcmühungen der Kammern, die Tuberkulinimpfungen

durch Laien ausführen zu lassen und an das jüngst an uns gestellte

Verlangen, empirische Geburtshelfer auszubilden. So verlangen

auch jetzt einzelne Kammern, die Impfungen gegen den Schweine

rotlauf an die Laien auszuliefern. Dies Verlangen ist erklärlich

und menschlich, und solche Differenzen brauchen nicht dahin aus

gelegt zu werden, als seien die Landwirtschaftskammem dem tier—

ärztlichen Stande wenig freundlich gesinnt, zum mindesten dürfen

wir vereinzelte Fülle, welche für diese Auffassung sprächen, keines—

wegs verallgemeinern. Wir Tierärzte haben uns jederzeit in un

eigennützigster Weise in den Dienst der Landwirtschaft gestellt

und hegen demgegenüber auch die feste Zuversicht, daß die

Kammern als Repräsentanten der Landwirtschaft uns dafür Dank

wissen. Leider aber macht die westpreußischeLandwirtschaftskammer

schon jahrelang den Versuch, zur Ausübung der Rotlaufimpfungen

Laien heranzuziehen. Redner weist auf die Veröffentlichung des

Herrn Veterinärrat Preuße in der B. T. W. unter dem Titel:

„Wilde Impfungen in Westpreußen“ hin. Durch den bekannten

Ministerialerlaß, worin es Laien verboten ist, mit Seuchenerregern

zu impfen, ist ihnen ja vorläufig dieses Handwerk gelegt und das

Landwirtschaftsministerium hat diesbezüglich Abändcrungsantriige

bis jetzt stets abschlägig beschieden. Nun behauptet jedoch die

westpreußische Landwirtschaftskammer, daß neben der Verteuerung

der Impfungen durch Tierärzte das tierärztliche Personal in der

Hochsaison der lmpfzeit bei weitem nicht ausreiche, um die not

wendigen Impfungen auszuführen und daß auf diese Weise einzelnen

Landwirten hieraus großer Schaden erwachsen könne. Wenngleich

nun das Ministerium irgendwelche bindende Zusage noch nicht ge—

macht hat, so liegt doch die Gefahr vor, daß es dem Drängen der

genannten Kammer, der sich auch die Posener Landwirtschafts

kammer angeschlossen hat, nachgibt,- wenn es die Begründung der

Abänderungsanträge als stichhaltig erachtet. Hiergegen müssen

wir Einspruch erheben;indem1wir darauf..hinweisen, daß die Land‘

wirtschai't die Rotlaufimpfungen als eines der bedeutendsten Ge

schenke, welche ihr je zuteil geworden sind, von der Veterinär

Medizin erhalten hat. Wenn auch die Technik der Impfung als

eine leicht zu erlernende mechanische Arbeit anzusehen ist, so ist

die Impfung selbst doch als eine tierärztliche Operation, bei welcher

alle aseptische Kautelen zu beobachten sind, zu betrachten, genau

so wie die Impfungen der Ärzte in der Humanmedizin. Wir müssen

uns aber hüten vor den sog. planlosen Impfungen, damit die Rot

lauf—Schutzimpfungen nicht in Mißkredit kommen. Erfahrungsgemäß

bricht nicht allzu selten in Beständen mit latenter Schweineseuche

nach Rotlaufschutzimpfungen plötzlich die Schweineseuche akut

aus und schadet dem Besitzer mehr als eine Rotlaufepidemie in

seinem Bestande. Hierin liegt eine große Gefahr, die der Laie

nicht zu beurteilen imstande ist, ebensowenig wird der Laie mit

Sicherheit die Diagnose Rotlauf intra vitam zu stellen befähigt

sein. Diese Momente müssen wir als schwerwiegende Bedenken

ins Feld führen, falls die Impfungen an Laien ausgeliefert werden

sollten. Ob es opportun ist, die sog. Heil- oder Notimpfungen

(Serum-Injektionen) für einzelne Gegenden bzw. Provinzen, wo Tier

ärztemangel in der Tat besteht, den Laien zu überlassen, darüber

dürften auch gewisse Zweifel bestehen und in nicht seltenen Fällen

dürfte dadurch der Kurpfuscherei Vorschub geleistet werden.

An die Ausführungen des Herrn Redners, welchem der Herr

Vorsitzende den Dank der ganzen Versammlung in üblicher Weise

aussprach, schloß sich eine lebhafte Debatte. Es wurde betont,

daß sich bei Ausübung des Impfgeschäftes in den sog. produzierenden,

Schweineaufzucht treibenden Provinzen, hier und da Schwierigkeiten

bieten können, die durch weite Entfernungen der Wohnorte des

Besitzers bzw. des praktizierenden Tierarztes begründet sind, zumal

die Itnpfnngen das ganze Jahr hindurch vorgenommen werden

müssen. Ganz anders aber liegt der Fall in den Gegenden, wo

keine Aufzucht, sondern vielmehr Mästung der Schweine betrieben

wird. Hier können sich kaum derartige Schwierigkeiten einstellen,

denn das Impfgeschäft erstreckt sich in der Hauptsache nur auf

wenige Wochen bzw. Monate.
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung hielt hierauf Herr Sturm

Rybnik seinen hochinteressanten Vortrag über Augenkrankheiten

bei Grubenpferden; dieser Vortrag ist bereits in extenso in Nr. 28

d. J. der B. T. W. veröffentlicht werden. Mit dem Dank der Ver

sammlung für die Ausführungen des Herrn Redners schloß der

Vorsitzende die Sitzung um 2 Uhr.

Ein gemeinsames Mittagsmahl vereinigte noch die meisten

Versammlungsbesucher im Kammermusiksaal des Konzerthauses.

Rieck, Vorsitzender. Kindler, Schriftwart.

Verein Kurhesslscher Tierärzte.

43. Generalversammlung Sonntag, den 20. Oktober 1907, vor

mittags 10 ‘l, Uhr (pünktlich) im Hotel Monopol (Krüger) in Kassel,

am Bahnhof.

Tagesordnung:

1. Geschäftliches und Bericht über den Kassenbestand.

. Eine aphthenseuchea'ihnliehe ErkrankungbeiSehafr-u. Referent:

Veterinärrat Tictze.

. Die pomiziöse Anämie der Pferde. Referent: Schlachthof

Dircktor Friederich-Hersfcld. '

. Praktische Erfahrungen aus der I“leischbcschau.

Kreistierarzt Dr. Schmidt-Ziegenhain.

. Die Milchgcwiunung und der Verkehr mit Milch vom Staud

punktc der öffentlichen Gesumlheitspflege. Referent: Veterinär

rat Schlitzberger—Kassel.

(i. Neuwahl des Vorstandes.

Nach Schluß der Sitzung (gegen 2 Uhr) findet aus Aulaß der

Feier des 50jährigen Bcrui'sjubiläums des Herrn Kollegen Hornthal

ein Festessen mit Damen statt, wozu mit der Bitte um recht zahl

reiche Beteiligung crgebenst einladet

Kassel, den 27. September 1907.

Der Vorsitzende: Tietze, Veterinärrat.

Referent:

(‚"l

96. Herbstversammlung des Vereins Schleaischer Tierärzte

zu Breslau (Konzerthaus, (.iartenstraße 39/41) am 20. Oktober 1907.

l. Vorstandssitzun& IQ Uhr L5“'fll_inl ‚l.„tlbergesehoß). I _

II. Gruppensitzungen ‘Im/‚'12 Uhr. (Die Gruppe der bcainteten

Tierärzte tagt im Saale des l. Obergeschosses, die Gruppen
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der Schlachthoftierärzte in den beiden Nebenräumen des

Kammermusiksaales.)

III. Hauptversammlung 12 Uhr (im Saale des l. Obergeschosses).

Tagesordnung:

1. Vcreinsangelcgenhciten.

a) Eingänge und Mitteilungen.

b) Abgang und Aufnahme von Mitgliedem.

. Vorträge und Besprechungen:

a) Ilerr Kreistierarzt Andcrs-Trebnitz: 55 bakteriologisch

nachgeprüftc Obduktionsergebnisse.

b) Herr Tierarzt Süßenbach-Wohlau:

Hämoglobinämie.

c) Mitteilungen aus der Praxis, eingeleitet von Herrn Kreis

tierarzt Rust-Breslau. ' .

Um 2 Uhr gemeinsames Essen. (Um Beteiligung der Damen

am Mahle wird ergebenst gebeten.)

Der Vorstand.

Die paralytische

I. A.: Rieck.

Herbstversammlunu des Tlerärztlichen Vereins für die Provinz

Brandenburg

am Sonntag, den 27.0ktober 1907, vormittags 11 Uhr,

im anatomischen Hörsaal.

Tagesordnung:

a) Geschäftliche Mitteilungen;

b) Kassenbericht;

c) Aufnahme neuer Mitglieder (gemeldet sind die Herren

Lewin und Kupke);

d) Wünsche der Privattierärzte.

Kreistierarzt Veterinärrat Lehmann,

und Dr. Zeh];

e) Bericht der Kommission über die Organisation der Rotlauf

impfung:

f) Ausgewählte Kapitel aus der Kastration. — Herr Marstalls

Oberstabsveteriniir Dr. Töpper.

Nach der Sitzung ‘/‚4 Uhr Dinar unter crbetener Teilnahme der

Damen in den Fcstsälen des „Friedrichshof“, Friedrichstra30 41/4‘2

(Ecke Koc’hstraße). Gäste‘ gern ;_Ecsch'eh. " " *’ ‘= "-‘

Der Vorstand: I. A.: Dr. Arndt.

Referenten: Die Herren

Tierärzte Beust

 

Personalien.

Auszeichnungen: Es wurde verliehen dem Korpsstabsveterinär

mit dem Bange eines Rats vierter Klasse beim Gencralkommando

des IV. Armeekorps T/n'clz der Königl. Kronenorden dritter Klasse.

Ernennungen:WissenschaftlicheStellen:Hochsehuleßcrlin:

Repetitor Dr. Schmidl (Klinik filr kl. Tiere) und die Assistenten

Dr. Franks (med Klinik) und Dr. Luchs (chir. Klinik) ausgeschieden

und an ihrer Stelle ernannt Dr. Fehse, bisher Assistent, zum Repetitor,

die Herren Dr. (lasse, Dr. I"rz‘ilng und Walter zu Assistenten an

der med., chir. und Hunde-Klinik. —— Hochschule München: Die

Tierärzte Falherg und Hn‘llu' zum l. bzw. 2. Assistenten a. d. Chirurg.

Klinik und der Einjährige Unterveterinilr Volkmann zum Assistenten

an der Abteilung für Geburtshilfe und Tierzucht; die bisherigen

Inhaber Den/.- bzw. (lauglo/f, bzw. Braun wurden auf Ansuchen dieser

Stellen enthoben. — Vcteriniirbeamte: Die Tierärzte WuI/f-Kiel,

Ilrrmmm S‘Im-ln-Breslau und Dr. Richard Immelmamz-Simmern

wurden mit den krcistierärztlichen Geschäften in Schleswig bzw.

Brcmervörde bzw. Naugard betraut, Lutzcnherycr-lllintlelhcim zum

Distriktstierarzt in Isen (Oberbayern), Bernhard Maicr-Pforzheim

zum Tierarzt bei der badischen Pferdeversicherungsanstalt in Karls

ruhe, Ilerrenstr. 50 a. — Schlachthofverwaltung: Dr. Hans

b'rysch-\Vilnscllclbllfg zum Schluchthofticrarzt in Rybnik.

Niederlassungen: Wohnsitzveränderungen: Tierarzt Karl Srhröle1',

bisher Bezirkstierarzt in Deutsch-Südwcstafrika, hat sich in Elzc

(Hannover) niedergelassen. Tierarzt Dr. Friedrichs ist mit der umt

lichen Vertretung des erkrankten Kreisticrarztes Hocke zu Guhrau

in Schlesien beauftragt worden. Kreistierarzt, a. D. Veterinz'lrrat

[Mir/wir hat seinen Wohnsitz von Ratbenow nach Charlottenburg

(Berliner Str. 139) verlegt.

 

Approhatlonenz Die Herren .Vur Esrhrfc/I aus Herrengrund, Richard '

Il'n'lc aus Neustudt i. Schl. in Berlin.
 l

In der Armee: Preußen: Befördert: Die Studierenden der

Militärvcterinär—Akademie Gaußelmann im Feldart.-Regt. Nr. 11,

‘In’oclckc im It‘eldart—Rcgt. Nr. 15, Nord! im Rdr.—Regt. Nr. 8, Naurhe

im Drag.-Regt. Nr. L’3, Schober im Drag.-Regt. Nr. 6, Wagenlmechl

im Feldart.-Regt. Nr.8, h‘chullxc im Drag.-Regt. Nr. 8, Jacob im

Jäger-Regt. zu Pferde Nr. 3, Szczcpanski im Bus-Regt. Nr. 16,

Hauch im Feldart.-Regt. Nr. 19, Esrhr1‘rh im Drag.-Regt. Nr. 9,

Weile im l“eldart.-Regt. Nr. 33 zum Untcrveterinilr, sämtlich unter

gleichzeitiger Kommandierung auf sechs Monate zur Militärlehr

sclnuiedc Berlin; der Einjähr.-Freiwillige li'iirhlcr im Hus.—Regt.

Nr. 17 zum einjäibr.-freiwilligcn Unterveterinär. — Zugang: Unter

vctcrinitr der Reserve Khmer im Feldart -Regt. Nr. 21 wieder nu

gestellt. —— Versetzt: Oberveterinär Mcyrmrv'lz bei der I. Abteilung

des Feldart.-Rgts. Nr. 21 in Neiße zur II. Abteilung nach Grottkau,

Unterveterinär Angwr im Feldart.-Regt. Nr. 15 zum Ulan.-Regt.

Nr. 10. -«- Kommandiert: Obervetcrinilr Roch/‘all im Drag.-Regt

Nr. 13, als llilfsinspizient zur Militiirvcterinär-Akademie.

Sachsen: Versetzt: Obervcteriniir (In/Isrlm/lr vom Feldart.

Regt. Nr. 64 zum I“eldart.-Regt. Nr. 48.

Im Beurlaubtenstande: Preußen: Refördert: Der Unter—

ol'fizicr der Reserve Tierarzt Mcese zum Untervctoriuär des Be

urhmbtenstandos. — Abgang: Stubsveteriniir der Landwehr Professor

Dr. MuI/rmus (licz. KtlO. Hannover) der Al‚>schied bewilligt.

In der Schutztruppe für DeutsclrSüdwcstafrika: Aus

geschiedeu und in der Armee wiederangestellt: Ober

vetoriniir 1frac/r im Fohlart.-Rcgt. Nr. 52 in Königsberg i. Pr.,‘

Sclkcstr. 14 a.

Väkanzeu.

(Vgl. Nr. 40.)
  

Vornntvvorllli:h fllf den Inhalt (exkl. lnnurllouteil): Prof. Dr. Schmaltz in Berlin. — Verlag und Eigentum der Verlagsbuchhandlung von Richard Schont! in Berlin. -—

Druck von W. Bllxonltelu, Berlin.
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Die Verwendbarkeit der Bierschen Methoden der

Stauungshyperämie in der Tierheilkunde.

Von lliedizinalrat Prof. Dr. Räder in Dresden.

(Vortrag gehalten in der Abteilung für praktische Veterinärmedizin

bei der Versammlung deutscher Naturforscher u. Ärzte in Dresden.)

In früherer Zeit sah man das Fieber als einen den Körper

reinigenden Vorgang an. Dasselbe galt auch von der Ent

zündung. Im Laufe der Jahrhunderte trat dann in der An

schauung der Ärzte ein Wandel ein, der mit dem Ausbau der

antipyretischen Heilmethoden immer intensiver zum Ausdruck

Es kam dann auch die Zeit, wo jegliche Entzündung

möglichst energisch bekämpft. wurde. Gegenwärtig kommen

aber die alten Anschauungen, wenn auch in einer unseren

heutigen Kenntnissen angepaßten Form, wieder mehr zu Ehren.

Diese Wandlung läßt sich unschwer erklären. Sie gründet sich

auf der fortschreitenden Erkenntnis der Lebenserscheinungen

und faßt Fieber und Entzündung als Abwehrvorgänge, also als

zweckmäßige Reaktionen des Organismus auf. Bezüglich der

Entzündung haben in diesem Sinne besonders die Arbeiten von

Leber, Metschnikoff, Marchand, Neumann, Büchner, Ribbert u. a.

Klarheit gebracht.

Es ist nun ein großes Verdienst Biers l), daß er mit immer

größerem Nachdruck auf den Wert hingewiesen hat, den die

Hyperämie als Heilmittel besitzt. Die Hyperämie ist ein un

entbehrlicher physiologischer wie pathologischer Vorgang. Wir

Wissen, daß die Hyperämie nicht allein beim Aufbau des Embryo

und bei den normalen Funktionen der Organe, sondern auch

beim Heilungsvorgange eine überaus wichtige Rolle spielt.

Demnach liegt es auch nahe, den Heilungsvorgang durch

künstlich erzeugte Hyperämie zu fördern.

Die arterielle (aktive) und die venöse (passive) Hyperämie

kam.

unterscheiden sich genau wie der arterielle und venöse Blut

strom physikalisch und chemisch von einander. Das arterielle l

Blut ist leicht beweglich, fließt schnell, ist reich an Sauerstoff l

und arm an Kohlensäure .und freiem Alkali und hält die ge

formten Bestandteile zurück. Das venöse Blut fließt langsam,

hat eine mehr klebrige Beschaffenheit, ist reich an Kohlensäure

und freiem Alkali und vermag geformte Bestandteile durch die

dünneren Venenwände besser abzugeben. Demnach wird auch

ein physikalischer und chemischer Unterschied zwischen der

arteriellen und venösen Hyerämie bestehen. Allerdings muß

zugegeben werden, daß häufig genug arterielle und passive

Hyperämie in einander übergehen, so daß manchmal schwer zu

entscheiden ist, welche Art von Hyperämie eigentlich vorliegt

oder vorherrscht. Bei der arteriellen Hyperämie werden die

Gewebe vom arteriellen Blute schneller durchflossen und es

wirkt auf den venösen und kapillären Strom als vis a tergo

und es erklärt sich damit die Tatsache, daß die arterielle

Hyperämie zur Aufsaugung von Ödemflüssigkeit wesentlich bei

trägt. Den Lymphgetltßen fällt übrigens, entgegen der früheren

Anschauung, nur eine untergeordnete Rolle zu.

Bei der venösen Hyperämie liegen die Verhältnisse anders.

Hier wird das kohlensäure- und alkalireiche Blut in seinem

Abfluß gehindert und überschwemmt förmlich das Gewebe mit

Flüssigkeit und Darmbestandteilen. Da in diesem Falle auch

die zartwandigen Lymphgefäße mit komprimiert werden, so

kommt es gleichzeitig auch zur Lymphstauung, die allerdings

nach Entfernung des Stauungsmittels sehr schnelhwieder ver

schwindet und dabei übrigens, um dies gleich hier zu erwähnen,

zur Abschwemmung pathologischer Produkte nicht unwesentlich

beiträgt. Es kommt also'hier den Lymphgefäßen eine größere

Bedeutung zu, als wie bei der einfachen arteriellen Hyperämie.

Die beste Nachahmung jener Hyperämie, die bei Heilungs

vorgängen als natürliche Reaktion auftritt, ist die venöse

Hyperämie. Sie wird demgemäß auch von der Bier schon Schule

mehr angewendet als die arterielle.

In Rücksicht auf die Bedeutung und die Zukunft der Bier

scheu Entdeckung möchte ich nicht unterlassen, so kurz als
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möglich auf die allgemeine Wirkung der Hyperämie, soweit sie

durch die Erfahrung bestätigt werden ist, einzugehen. Es steht

zweifellos fest, daß der Hyperämie eine schmerzstillende,

bakterientötende oder mindestens abschwächende, eine resor

bierende, auflösende und eine ernährende Wirkung zukommt.

Die schmerzstillende Wirkung ist sowohl der aktiven

wie der passiven Hyperämie eigen; vorausgesetzt, daß nicht zu

kräftig hyperämisiert wird, denn in diesem Falle tritt das

Gegenteil ein. Die Minderung der Schmerzen wird von Rittefl)

damit erklärt, daß durch die seröse Durchtränkung der Gewebe,

die durch die Hyperämie entsteht, die Empfindlichkeit der

Nerven herabgesetzt wird, ähnlich, wie wir dies ja auch von

der künstlichen Ödemisierung der Gewebe nach Schleich be

obachten können. Wie ich schon vor 18 Jahren zeigte“), genügt

schon die Ödemisierung mit sterilem Wasser, um die Schmerz

empfindung bedeutend herabzusetzen. Bezüglich der Herab

setzung der Schmerzen in kranken Gelenken ist Bum‘) der

Ansicht, daß durch die Stauung eine Vermehrung des Gelenk

inhaltes entsteht, wodurch eine Verminderung der Berührungs

flächen der Gelenkenden eintritt. Die alte und verbreitete

Ansicht, daß in kranken Teilen durch Hyperämie nur noch mehr

Schmerzen hervorgerufen werden, ist nach den zahlreichen Ver

suchen Biers nicht richtig, denn selbst bei sehr schmerzhaften

phlegmonösen Prozessen läßt sich durch die Stauungshyperämie,

wenn sie auch zunächst eine Erhöhung des Schmerzgefühls

bewirkt, doch Linderung herbeiführen.

Die bakterientötende oder abschwächende Wirkung der

Stauungshyperämie wird verschieden erklärt. Es seien hier nur

die wichtigsten Meinungen wiedergegeben. Einesteils nimmt

man an, daß durch die Ansammlung und Auswandertmg von~

Leukozyten und die dadurch vermehrte Ausscheidung von

Alexinen bzw. Enzymen (Buchner) eine bakterizide Wirkung

erzielt wird. Eine andere Meinung (Hamburger) geht dahin,

daß der Kohlensäurereichtum des gestauten Blutes dem Serum

eine besondere bakterizide Eigenschaft verleiht. Ferner ist fest

gestellt worden, z. B. durch die v. Behringschen Versuche,

daß durch den Einfluß des Alkalis die bakterizide Wirkung des

Blutes gesteigert wird. Man wird wohl nicht fehlgehen, wenn

man allen diesen Momenten ein gemeinschaftliches Wirken zu

spricht. Tatsache ist, daß der venösen Hyperämie eine viel

größere bakterizide Wirkung innewohnt, als der arteriellen.

Bier ist der Meinung, daß der Verlangsamung und Ver

breiterung des Blutstromes jedenfalls die Hauptrolle zufällt,

denn dadurch werden bei der venösen Stauung die erkrankten

Gewebe viel inniger mit den heilenden Blutbestandteilen (Serum,

Leukozyten usw.) in Berührung gebracht, als wie bei der

arteriellen Hyperämie.

Die resorbierende Wirkung kommt besonders der aktiven

Hyperämie zu, wie sie Bier durch kurze, aber wiederholte

Einwirkung sehr heißer Luft erzeugt. Namhafte Physiologen

u. a. Heidenhain und J/Munk haben bewiesen, daß die

Resorption wasserlöslicher und wässeriger Stoffe durch die Blut

kapillaren und nicht, wie man früher annahm, ausschließlich

durch die Lymphbahnen vor sich geht. Zu denselben Resultaten

kam übrigens auch Klapp, ein Schüler Biers. Aus den

Klappsehen Versuchen geht zweifellos hervor, daß durch die

arterielle Hyperämie die Resorption von wässerigen Lösungen

außerordentlich schnell vor sich geht. Die Erfahrung hat aber

gezeigt, daß die resorbierende Wirkung nur dann zu erwarten

 
ist, wenn die arterielle Hyperämie nur mäßig vorhanden ist,

andernfalls tritt das Gegenteil, nämlich Ödem, ein. Die re

sorbierende Wirkung erklärt sich jedenfalls durch die Druck

vermehrung in den Venen und Kapillaren infolge erhöhter

arterieller Zufuhr innerhalb der betreffenden Gewebsteile.

Die auflösende Wirkung der passiven wie auch der

aktiven Hyperämie ist auf die Durchtränkung der Gewebe und

damit auf die Tätigkeit der Leukozyten und ihrer Zerfall

produkte zurückzuführen. Es scheinen aber auch noch andere

Blutbestandteile bei diesem Vorgange, den man als Autolyse

bezeiclmet, mitzuwirken. Buchner nimmt an, daß es proteo

lytische Enzyme sind. Jedenfalls weiß man schon seit alter

Zeit, daß durch künstlich erzeugte Entzündung manches neu

gebildetes Gewebe zum Verschwinden gebracht werden kann.

Es genügt also dazu schon künstlich erzeugte Hyperämie. Bier

macht übrigens auch auf die Tatsache aufmerksam, daß Narben

der Scheide während der Schwangerschaftshyperämie so er

weichen, daß sie dehnbar werden und dann meist nicht als

Geburtshindernis mehr in Frage kommen.

Über die ernährende Wirkung der Hyperämie kann ich

mich kurz fassen. Schon der berühmteste französische Chirurg

des 16. Jahrhunderts, Ambroise Parö, wußte durch Blut

stauung mangelhafte Kallusbildung anzuregen. Von diesem

Mittel machten dann erst wieder in der neueren Zeit namhafte

Chirurgen mit Erfolg Gebrauch. Jetzt wissen wir durch die

Erfahrungen Biers und seiner Schüler, daß die aktive und die

passive Hyperämie ein vermehrtes Wachstum der Deckepithelien,

der Haare und Nägel, hervorbringt und daß die passive

Hyperämie besonders das Dicken- und Längenwachstum des

kranken ‘und ‘bei ‘ noch nicht ausgewachsenen Individuen ~auch

das des gesunden Knochens günstig beeinflußt. Auch die

Regeneration der Sequesterladen bei Nekrose wird entschieden

gefördert.

Das wären in Kürze die wesentlichsten Punkte, die über

die Wirkung der künstlichen Hyperämie anzufiihren sind und

man darf wohl sagen, daß der Anwendung der Hyperämie,

besonders der venösen, eine große Zukunft beschieden ist, da

die wissenschaftliche Begründung des Verfahrens erbracht ist.

Die Anwendung der künstlichen Hyperämie ist nach den

bisherigen Erfahrungen indiziert in erster Linie bei der Tuber

kulose der Knochen und der Gelenke. Hier hat sich die veuöse

Hyperämie ganz besonders bewährt. Allerdings muß zugegeben

werden, daß diese Indikation in der Veterinärmedizin eine unter

geordnete Bedeutung hat. Ferner sind recht gute Resultate bei

akuten und subakuten Gelenkentzündungen verschiedener Art

(z. B. rheumatisch, gonorrhöisch), bei chronischen Gelenk

versteifungen und bei Sehnen- und Sehnenscheidenerkrankungeu

erzielt werden. Auch infizierte Wunden an den Gliedmaßen

und nicht zu ausgebreitete phlegmonöse Prozesse eignen sich

sehr gut zur Behandlung mit venö'ser Hyperämie. Weniger

gut sind die Erfolge bei ausgebreiteter zu Gangriin neigender

Phlegmone, wie ich aus eigener Erfahrung bei Tieren bestätigen

kann. Über die Erfolge bei akuter Osteomyelitis sind die Er

fahrungen noch widersprechend.

Wie ich nachher noch erwähnen werde, erzeugt Bier auch

Hyperämie durch besondere Saugapparate. Diese Hyperämie

leistet recht gute Dienste bei Abszessen, Furunkeln, Karbunkeln

und bei der Mastitis. Unter Anwendung der Saugapparate
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werden Abszesse förmlich ausgewaschen und ausgesogen und

die Granulation geht auffallend rasch vor sich.

Wir sehen also aus der Wirkungsweise und aus den beim

Menschen gefundenen Indikationen, daß sich sehr wohl auch bei

Tieren mittelst Hyperämie Erfolge erzielen lassen. Wir betreten

übrigens damit im großen und ganzen eigentlich kein neues

Gebiet, denn durch die in der Tierheilkunde gebräuchlichen

hautreizenden und scharfen Mittel, sowie durch Haarseile und

Glüheisen erzeugen wir ja doch im Grunde genommen in erster

Linie l-lyperämie. Ich muß bei dieser Gelegenheit auf die

schöne Arbeit Künnemanns -") über die Wirkung der haut

reizenden Mittel hinweisen. Auch die günstigen Erfahrungen,

die Bayer, Eberlein u. a. mit der Wirkung der Ullmann

scheu Thermoregulatoren gemacht haben, dürften in der Haupt:

sache der Hyperämie zuzuschreiben sein. Die günstige Wirkung

der Salzwedelschen Spiritusverbände, wie wir sie ja in neuerer

Zeit z. B. gern bei phlegmonösen Prozessen anwenden, wird ja

auch im wesentlichen auf die durch den Spiritus erzeugte

Hyperämie zurückgeführt.

Wenn wir in vielen Fällen durch eine scharfe Einreibung

also durch Hyperämie, im Entstehen begriffene Eiterungs

prozesse wieder zum Verschwinden bringen, so harmoniert diese

Erfahrungstatsache sehr gut mit den Erfolgen Biers, welcher

durch Stauungshyperämie durch Staphylococcen erzeugte Abszesse

steril. macht und zur Abheilung bringt, ohne dabei chirurgisch

einzugreifen. _

Die Biersche Entdeckung ist nach alledem auch für die

Tierheilkunde von Wichtigkeit. Es wird dadurch nicht allein

die Zahl der uns zur Verfügung stehenden Heilmittel und Heil

«methodeuvvergrößert, sondern ‚wir finden -meinesEraohtens vdarin

auch eine bessere wissenschaftliche Erklärung als bisher für gute

alte Methoden, die zum Teil schon in Verruf gekommen waren.

Ich will nur an die Verwendung der Haarseile erinnern.

Was nun die Erzeugung der Hyperämie anbelangt, so ver

fährt Bier in verschiedener Weise.

Das beste Mittel zur Erzeugung arterieller Hyperämie ist

die Wärme. Sie wird schon seit uralter Zeit in der ver

schiedensten W'eise zur Anwendung gebracht, z. B. durch heiße

Umschläge, durch heißen Sand, neuerdings durch besondere

Thermophore, durch Bestrahlung mit Licht oder durch heiße

Luft. Die zuletzt erwähnte Applikationsmethode der Wärme

wird am besten vertragen. Die Luft ist kein guter Wärme

leiter, sie besitzt eine geringe Wärmekapazität und da bei ihrer

Anwendung die betreffenden Körperteile stark schwitzen, so

schützen sie sich von selbst vor Verbrennung. Durch Versuche

ist genügend dargetan, daß z. B. der menschliche Arm eine

gleichlange Zeit hindurch die Einwirkung von 1000 warmer

Luft besser verträgt, als dieEinwirkung 450 warmen Wassers.

Um nun die heiße Luft in geeigneter Weise zur Anwendung zu

bringen, verwendet Bier besonders konstruierte, dicht schließende

Kästen, die durch Lampen geheizt werden. Mittelst eines ein

geschalteten Thermometers kann die Innentemperatur im Kasten

kontrolliert werden. Derartige aus Holz gefertigte Kästen

können für die verschiedenen Körperteile hergestellt werden.

Für die Behandlung von Tieren dürften sich derartige Kästen

nur schwer eignen, denn bei der Anwendung solcher Apparate

muß immer vorausgesetzt werden, daß sich der Patient auf

längere Zeit ganz ruhig verhält. Diese unerläßliche Bedingung

dürfte bei unseren Haustieren nur selten zutreffen.

 

Besser steht es schon mit der Anwendung großer Saug

apparate. Sie bestehen aus mehr oder weniger zylindrischen

Glasgefäßen, die da, wo die Gliedmaße hinein- oder durch

gesteckt wird, zum Zwecke der Abdichtung mit Gummimanschetten

versehen sind. Der Zylinder ist mit einem Ventil versehen,

welches mit einer Luftsaugpumpe in Verbindung steht. Je mehr

Luft aus dem Zylinder herausgepumpt wird, desto mehr wird

analog der Wirkung des Schröpfkopfes in dem dieser Behandlung

ausgesetzten Körperteil Hyperämie entstehen. Die Erfahrung

hat gezeigt, daß durch diese Saugapparate Kontrakturen oder

Steifigkeiten an Gliedmaßen in sanfter, aber immerhin energischer

Weise mit Erfolg bekämpft werden.

Die Zerbrechlichkeit des Apparates könnte bei seiner Ver

wendung bei Tieren nicht ernstlich in Frage kommen, denn der

Glaszylinder läßt sich ja leicht durch einen Metall- oder

Zelluloidzylinder ersetzen. Auch die Abdichtung im Bereiche

der Manschetten würde sich meist erzielen lassen, wenn die

behaarte Haut genügend durch Fett oder ähnliche Mittel ge

glättet wird. Einzig und allein käme auch hier die Unruhe

unserer Patienten in Betracht. Jedoch meine ich, daß bei

kleineren Haustieren, die sich leichter fixieren lassen als die

großen, Saugapparate in dieser Form angewendet werden könnten.

Die Anwendung von trockenen Schröpfköpfen, die nach der

Bierschen Empfehlung jetzt beim Menschen wieder in Aufnahme

kommen, stößt zwar bei den Tieren wegen der behaarten Haut

auf Schwierigkeiten, jedoch sind die Schwierigkeiten nicht allzu

groß. Es kann die Haut zum Zweck des besseren Ansaugens

des Schröpfkopfes eingefettet oder noch besser rasiert und ein

gefettet oder mit Zinkpasta bestrichen werden. Der Vollständig

keit halber sei erwähnt, daß Bier diese modernen Schröpfköpfe

mit einem Gummiballon versehen hat. Bevor der Schröpfkopf

aufgesetzt wird, muß der Ballon gut zusammengedrückt werden,

damit möglichst alle Luft aus ihm entweicht. Setzt man nun

den Schröpfkopf gut schließend auf und drückt nicht mehr auf‘

den Ballon, so tritt naturgemäß eine gute Ansaugung ein.

Übrigens kann ein solcher Schröpfkopf mit einer Luftsaugpumpe

verbunden werden, wodurch die Ansaugungsfähigkeit bedeutend

besser wird. Derartige „Saugglockeu“ sind neuerdings bei den

Humanchirurgen viel im Gebrauch.

Von diesem Instrument ist in der Tierheilkunde bereits von

Siegfried Walter 6) Gebrauch gemacht werden. Er ver

wendete bei drei Fällen von parenchymatöser Mastitis bei Kühen

die Bierschen Saugglocken und rühmt den guten Erfolg. Die

Apparate waren ihm von der Firma Eschbaum in Bonn zur

Verfügung gestellt worden.

Nach meiner bisherigen Erfahrung steht der Verwendbarkeit

derartiger Saugapparate bei der Behandlung geöffneter Abszesse.

wie z. B. Brustbeuleu, nichts im Wege. Durch Versuche habe

ich mich überzeugt, daß man schon mit der für die menschliche

Mamma gebräuchlichen Saugglocke bei Pferden in der Brust

beulengegend gute Ansaugung erzielt, wenn man die behaarte

Haut mit Zinkpasta oder Fett bestreicht. Noch besser ist der

Erfolg auf der rasierten Hautfläche. Über die zum Zwecke der

schnelleren Granulation großer Abszeßhöhlen angestellten Ver

suche werde ich später einmal berichten.

Ich meine, daß man auch unter entsprechender Vorsicht

und mit etwas Geschick mit derartigen Apparaten in ver

k1ein'erten1 Maßstabe geeignete Krankheitsprozesse in zugäng

lichen Körperhöhlen behandeln kann. Die Saugglocken können
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ja statt aus Glas auch aus Zelluloid oder aus Metall hergestellt Zeit beginne ich gewöhnlich gleich mit einer 6stündigen Stauung‘

werden, wie ich dies vorhin schon erwähnte. Ich stehe also in

dieser Beziehung auf einem anderen Standpunkt als ihn!

Schmidt 7) in seiner erst kürzlich erschienenen Arbeit über

die Biersche Stauung in der Tierheilkunde einnimmt. Schmidt

meint, daß die Saugapparate höchstens bei Erkrankungen an

den Pfoten kleinerer Haustiere angewendet werden könnten.

Die mit einer aus durchsichtigem Zelluloid für die Brustbeulen

gegend des Pferdes hergestellte Saugglocke hat sich mir recht

brauchbar erwiesen.

Keinerlei Schwierigkeiten bereitet uns in der Veterinär- 1

chirurgie die Anwendung der venösen Hyperämie durch Stauungs

binden, soweit es sich um Behandlung an dazu geeigneten

Körperteilen, vor allen an den Gliedmaßen handelt. Mit dieser

Form der Bierschen Stauungshyperämie beschäftige ich mich

seit Jahresfrist. Das einfachste Mittel zur Erzeugung dieser

Hyperämie ist eine breite Gummibinde, wie wir sie in der

Martin schen Binde besitzen. Selbstverständlich kann man auch

gewebte Gummibinden, weniger vorteilhaft Stofl‘binden benutzen.

Bei der Anlegung der Binden_kommt es darauf an, an der

umschmierten Stelle den Druckschmerz zu verhüten. Man legt

oberhalb der zu behandelnden Stelle die Binde dergestalt in

Spiraltouren an, daß die eine Tour die vorhergehende zur

Hälfte deckt. Das richtige Anlegen der Binde erfordert Übung.

Dabei muß auch die Druckminderung durch die Behaarung, die

Dicke der Haut und der Unterhaut genau erwogen werden;

man muß also individualisieren. Wenn bald nach Anlegung

der Binde im Stauungsbereiche Wärme eintritt, so ist dies ein

gutes Zeichen.

Bier empfiehlt beim Menschen eine mit Mull nnterfütterte

Stauungsbinde zu verwenden und diese nicht alle Tage auf ein

und dieselbe Stelle zu legen. Ich habe bei Pferden in Rücksicht

auf die Druckminderung durch die behaarte Haut von einer

solchen Unterfiitterung der Binde abgesehen. Auch habe ich

in der Regel die Binde immer wieder an dieselbe Stelle gelegt.

Ich habe in keinem Falle unangenehme Erscheinungen an der

umwickelten Hautstelle bemerkt, obwohl die Binde Tag für Tag

dort angelegt worden war. Zugegeben muß allerdings werden,

daß empfindliche und nervöse Tiere meist keine geeigneten

Behandlungsobjekte sein werden, weil sie die Druckempfindung

nicht dulden wollen.

Das Anlegen der Binde muß also so geschehen, daß sie

nicht zu stark komprimiert. Eine Abschnürung der Gliedmaße,

wie wir dies z. B. zu Operationszwecken vornehmen, darf

keinesfalls stattfinden. Es würde die Gliedmaße bald kalt

werden und der Patient würde erhebliche Schmerzen bekunden,

ganz abgesehen davon, daß eine derartige Blutstauung bei

längerer Dauer sogar gefährlich werden würde. Bier nennt

diese gefährliche Stauung wegen der eintretenden Kälte der

abgeschniirten Teile die „kalte Stauung“. Zeigt also der

Patient nach Anlegung der Binde Schmerzen und wird die Glied

maße kalt oder wohl gar unempfindlich, so sind dies Zeichen,

daß die Binde zu fest angelegt ist. Man muß peripher von der

Binde an geeigneten Stellen den Puls immer noch fühlen können.

Über die Dauer der Stauung muß ich bemerken, daß ich

anfangs zu vorsichtig war. Ich ließ bei einer Reihe von Patienten

täglich eine, später aber 2—3 Stunden lang stauen. Der Erfolg

war dabei zweifelhaft. Später setzte ich die Stauung meist

6—8 Stunden fest und sah dann bessere Erfolge. Seit dieser

 

und zwar so, daß ich vormittags 3 Stunden und nachmittags

wieder 3 Stunden oder zuweilen auch gleich 6—8 Stunden nach

einander die Stauung aufrecht erhalte. Will keine rechte

Reaktion eintreten, so kann die Binde auch 12—16 Stunden liegen

bleiben. Bier staut beim Menschen sogar bis 22 Stunden pro Tag.

Unbedingt erforderlich ist freilich bei unseren Patienten,

daß sie, solange die Binde angelegt ist, tunlichst beaufsichtigt

werden. Dies ist schon deshalb nötig, weil die Binde durch

die Bewegungen der Gliedmaßen rutschen kann. Dann wird

natürlich die Kompression aufhören. Andererseits kann man

aber auch beobachten, daß manche Tiere an der Binde herum

nagen oder sie abzureißen versuchen. Schmidt 7) beobachtete

sogar in 2 Fällen trotz regelrechter Anlegung der Binde bes

drohliche Unruheerscheinungen, die dazu nötigten, die Binde

wieder abzunehmen.

Um nun die in meiner Klinik angestellten Versuche zuzu

kommen — auf Einzelheiten will ich dabei nicht eingehen,

sondern nur den Kreis der Indikationen berühren —— so muß ich

von vornherein erwähnen, daß ich die Stauungshyperämie bisher

nur bei den verschiedensten Verletzungen an den Gliedmaßen

der Pferde versucht habe, insofern sie mir für die Stauung ge

eignet erschienen. Ich machte nämlich bald die Erfahrung, daß

schwere und ausgebreitete phlegmonöse Prozesse und vorwiegend

solche Fälle, die in Gangrän überzugehen drohen, für die Be

handlung durch Stauung nicht geeignet sind. Indes liegt in

unserer veter_iuärmedizinischen Literatur eine Mitteilung von

Sturhan b‘) vor, welcher in zwei Fällen von umfangreicher

Phlegmone, dem sog. Einschnß am Beine bei Pferden durch die

Biersche Stauung gute Erfolge erzielt hat.

Am besten bewährte sich die. Behandlungsmethode bei

meinem Material bei Kronentritten, mit geringer subkoronärer

Phlegmone, überhaupt bei leichten phlegmonösen Prozessen, so

dann bei Riß-, Schlag- und Qnetschwnnden. Ferner leistet die

Stauungshyperämie gute Dienste nach vorgenommener Resektion

des Hufknorpels, weil die Granulation sehr gut angeregt wird.

Sehnenentzündungen scheinen mir für die hyperämisierende

Behandlungsmethode nicht recht geeignet zu sein. Ich vermute,

daß durch die Hyperämie eine noch stärkere und zwar un

erwünschte seröse Durchtränkung der Sehnen eintritt. Auch

die von Schmidt (l. c.) in der Bayerschen Klinik in Wien

an drei sehnenlahmen Pferden angestellten Versuche blieben so

gut wie erfolglos. Hierbei möchte ich auch erwähnen, daß ich

mit der Anwendung trockener Wärme bei Sehnenentziindnng

der Pferde keine hervorragenden Erfolge erzielt habe.

Wenn nun, wie ich vorhin schon erwähnte, die Stauungs

hyperämie in der Humanchirurgie sich einer immer mehr zu

nehmenden Anerkennung und Benutzung erfreut, und wenn wir

allen Grund haben, sie auch in der Veterinärchirurgie noch viel

mehr als bisher zu erproben, so kann man doch jetzt schon

sagen, daß der Kreis der Indikationen bei den Tieren

ein bedeutend engerer ist. Das ist begründet einesteils

in den anatomischen Verhältnissen unserer Patienten

und den damit im Zusammenhang stehenden technischen

Schwierigkeiten, andernteils aber auch in der Unruhe

und Widersetzlichkeit unserer Patienten.

Ich habe mir demgemäß mein Urteil dahin gebildet,

daß die Bierschen Methoden zunächst möglichst in

tierärztlichen Kliniken oder in Krankenställen, die
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unter tierärztlicher Aufsicht stehen, weiter geprüft

werden müssen, damit die Technik und die Indikationen

noch mehr gefestigt werden als bisher. Vorläufig

scheint mir der Zeitpunkt noch nicht gekommen zu

sein, um sie ohne weiteres allgemein empfehlen zu

können.
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Zeitschrift für

Der Emaskulator von Blunk.

Von Barnlck, Oberstabsveterinär a. D.

(Vgl. Abbildung B. T. W. Nr. 2.)

Wie bereits von mehreren Kollegen ‘mitgeteilt, hat die An

wendung obigen Instruments durchweg befriedigt. Im Laufe der

letzten Monate hatte ‘ich ‘selbst’ Gelegenheit,~ dasselbe auf seine

praktische Brauchbarkeit mehrfach zu prüfen, und sprechen die

Ergebnisse durchaus zugunsten des Apparates. Angenehm ist

es, daß nunmehr die Mitnahme einer zweiten Zange (Sandschen)

vollständig wegfällt, und daß sich die Trennung des Bodens

vom Samenstrange in rascher, eleganter Weise ohne besonderen

Kraftaufwand bewerkstelligen läßt. Es wurde der Emaskulator

angewandt bei der Kastration von 26 einjährigen, 5 zweijährigen

und 3 fünfjährigen Hengsten, sowie bei 2 vierjährigen und 6

jüngeren Ebern.

Selbst bei älteren Tieren gelang es, mit Leichtigkeit den

Samenstrang schnell und v ollstän dig zu durchschneiden, während

letzteres bei dem einfachen Emaskulator auf Schwierigkeiten

stößt und man häufig gezwungen ist, den restierendeu Stumpf

durch Torsion oder Abschneiden zu entfernen.

Nachdem ich anfangs nach Vorschrift das Nebenhodenband

stets vorher durchschnitten, unterließ ich dies später, und wurde

ein Hindernis hierdurch nie geboten. Nachblutungen sind in

keinem Falle eingetreten, auch ging die Heilung stets glatt in

gewöhnlicher Weise vor sich. Nötig ist es nur, das zirka

1100 Gramm wiegende Instrument nach dem Abschneiden noch

zirka eine Minute in der Hand zu halten, da dasselbe beim

Sträuben und Zappelu der Operierten — sich selbst überlassen ——

bei schwachen Samensträngen zu Zerrungen führen könnte.

Jedenfalls bestätigt die neue Erfindung die Wahrheit des

alten Satzes: „daß das Teuerste stets das Billigste ist“, und

läßt dies die Anscho.fl'ungskosten bald verschmerzen; — ich

persönlich möchte diesen Emaskulator in meinem Instrumentarium

nicht mehr vermissen.

 

 

R e f e r a t e.

Über die Wirkung der hautreizenden Mittel.

Von Professor Dr. Künncmann.

(Deutsche 'l‘lerlirztl. Wochenschrift 1907, Nr. 8.)

Die direkte, örtliche Wirkung der Hautreizmittel ist ver

ständlich und leicht zu überblicken. Alle hautreizenden Mittel

veranlassen zunächst eine Hyperämie der Haut und dann ent

zündliche Prozesse, die je nach Umständen verschieden sein

können, so daß es von leichter Rötung beginnend selbst bis zur

Blasenbildung und Eiterung kommen kann. In welchem Zu

sammenhang die produzierte Hautentzündung zu dem endlichen

Heilerfolg steht, darüber besteht noch keine volle Klarheit.

Die alte Anschauung, daß durch die Entzündung die schlechten

Säfte zur Ausscheidung gebracht würden, herrschte bis ins

19. Jahrhundert. Unter dem Einfiusse von Lafosse entstanden

Bedenken gegen diese Anschauung und die Wirkung der Haut

reizmittel überhaupt, so daß eine solche zum Teil geleugnet

und später sogar als völlig unwissenschaftlich verurteilt wurde.

Tennecker glaubte, daß durch die Hautreizmittel eine heilende

Tätigkeit des Nervensystems angeregt werde. Hertwig erklärt

die Wirkung bei Behandlung innerer Krankheitszustände aus

einer Ableitung des Reizes und des Säfteandranges von den

erkrankten Organen; lokale Prozesse sollen durch eine vermehrte

Lebenstätigkeit, durch gesteigerte Ernährung und einer dadurch

bedingten Zerteilung und vermehrten Resorption beeinflußt

werden. Vogel erkennt die Fernwirkung der hautreizenden

Mittel nicht an, er legt vielmehr das Hauptgewicht auf eine

mechanische Beeinflussung der erkrankten Teile durch die ent

zündliche Schwellung. Demnach würde der Effekt bei scharfer

Einreibung ‘eih‘e‘s kranken Gelenkes nur auf die dadurch bedingte

Ruhigstellung des Gelenkes zurückzuführen sein. Dieser Meinung

schließen sich auch Möller und Frick an, die überdies auch

der entzündlichen Schwellung und der durch die nachfolgende

Narberibildung hervorgerufenen Druckwirkung einen heilenden

Einfluß zuschreiben. AuchEllenb erger erkennt den mechanischen

Einfluß der Hautreizmittel bei Behandlung lokalerProzesse an,

hebt aber hervor, daß die Emigration der Leukozyten und die

Exsudation in die Gewebe Einschmelzung und Resorption von

Entzündungsprodukten ermöglichen und den Vernarbungsprozeß

befördern. Die Fernwirkung der Hautreizmittel sucht Ellen

berger dagegen aus einer Veränderung in der Blutverteilung

und einer damit im Zusammenhang stehenden Änderung des

Blutdruckes und Stoffwechsels zu erklären.

Zschokke ist der Meinung, daß die Derivantien im Sinne

nutritiver Reize auf die Zellen einwirken. Es wird durch sie

die Antitoxinbildung, die Phagozytose und die regeneratorische

Tätigkeit überhaupt angeregt. Diesen Standpunkt vertritt auch

Fröhner. Die alltägliche praktische Erfahrung zeigt, daß durch

Hautreizmittel Krankheitserreger vernichtet und Krankheits

produkte zur Einschmelzung und zur Resorption gebracht werden

können. Dies geschieht aber bei lokalen Prozessen nicht etwa

durch eine Ableitung des Blutes aus dem erkrankten Teile,

sondern im Gegenteil durch stärkeren Blutandrang. Es hat sich

die Erkenntnis immer mehr durchgerungen, daß die Entzündung

als eine Heilreaktion im Organismus aufzufassen ist. Die durch

Hautreizmittel künstlich erzeugte Entzündung ist demnach als

ein Hilfsmittel zur Vermehrung der natürlichen reparatorischen

Heilkräfte aufzufassen. Die bedeutenden Erfolge, die Bier

durch die künstliche Hyperämisierung kranker Körperteile er

*a‘=
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zielt, beweisen deutlich, daß durch die künstlich erzeugte Blut

fülie der Heilungsvorgang überraschend angeregt wird. Der

Hyperä.mie bzw. der künstlich erzeugten Entzündung kommt

eine bakterizide Wirkung zu. Diese Wirkung hat ihre Ursache

teils in einer Leukozytose, teils in einer Änderung der Blut

beschaffenheit mit einer Vermehrung bakterizider Stofie. Es

besteht aber auch eine gewebseinschmelzende Wirkung. Ähnlich

wie bei der Eiterung laßt sich die einschmelzende Wirkung auf

die Tätigkeit der Leukozyten zurückführen, die teils durch

Phagozytose, teils durch Bildung von fermentartig wirkenden

Stoffen (Enzyme) die krankhaften Produkte und Gewebe lösen

und verflüssigen. Wenn dann einmal eine Verflüssigung ein

getreten ist, dann steht der Resorption nichts mehr im Wege.

Seit langer Zeit schon benutzt man die hautreizenden Mittel

auch zur Anregung der Granulation. Es wird also die Regene

ration angeregt. Auch dieser Vorgang ist nur auf Hyperämi

sierung zurückzuführen.

Bier hat auch nachgewiesen, daß die Hyperämie schmerz

lindernd wirkt. Diese Wirkung haben auch die Hautreizmittel.

Nach alledem muß man annehmen, daß die hautreizenden Mittel

keine Ableitung, sondern eine Zuleitung des Blutes in die er

krankten Teile bedingen.

Die indirekte Wirkung der Hautreizmittel auf entfernte

Organe läßt sich aus den gleichen Faktoren nicht ohne weiteres

Nach der heutigen Anschauung ist die Wirkung eine

reflektorische, die durch Reizung der sensiblen Nerven bedingt

wird. Die schmerzlindernde Wirkung wird jedenfalls darauf

zurückzuführen sein. Zschokke nimmt aber nun auch noch

an, daß die Derivantien als untritive Reize auf die Zellen

wirken und sie zur Antitoxinbildung und Regeneration anregen,

denn die hyperämisierenden Mittel erzeugen nicht nur lokal,

sondern auch im Gesamtblute eine Vermehrung der Leukozyten

durch deren Zerfall bakterizide und histolytische Enzyme gebildet

werden. Buchner ist der Meinung, daß nicht nur die Leukozyten,

sondern alle Zellen derartige Enzyme bilden können. Hiernach

wird auch die bisher rätselhafte Fernwirkung der hautreizenden

Mittel, wie man sie bei Infektionskrankheiten (z. B. Brustseuche)

beobachten kann, verständlich, obwohl eine durchaus befriedigende

Erklärung damit noch nicht gegeben ist. Rdr.

erklären.

Zur Ätiologie der Schweinepest und der Schweineseuche.

Von Prof. Dr. Hutyra in Budapest.

(Zeitschrift f. Infektionskrankheiten, paras. Krankheiten und Hyg. der Haustiere,

Band 11, s. 231).

In ‚vorliegender Arbeit, auf welche besonders verwiesen sei,

legt Huty ra seinen Standpunkt in der Frage der Ätiologie von

Schweinepest und Schweineseuche dar. Seine Ausführungen

gipfeln in der Hauptsache in folgendem: Auf Grund der neueren

Versuchsergebnisse und theoretischer Erwägungen gelangt man

notgedrungen zu der Schiußfolgerung, daß im A ns chluß an

die primäre Pestini'ektion sich sekundär nicht nur die

für die Schweinepest charakteristischen, sondern auch

die die Schweineseuche kennzeichnenden anatomischen

V e ränd e ru n g e n (zweifellos durch den Bacillus suipestifer oder

den Bacillus suisepticus erzeugt) entwickeln können, daß somit

nicht nur die anatomische Schweinepest, sondern auch die

anatomische S chw ein e s e uc h e — wie letztere in Pestbeständeti

teils mit der ersteren vergesellschaftet, teils ohne dieselbe vor

zttkommen pflegt — in letzter Instanz durch einen ultra

mikroskopischen Mikroorganismus und zwar, wie Hutyra

 

nunmehr ausdrücklich betont, durch das filtrierbare Pestvirus

erzeugt wird.

Hiermit gelangt wieder die alte unistische Auffassung be

züglich der Ätiologie der Schweinepest und der Schweineseuche

zur Geltung, wenn auch in wesentlich modifiziertem Sinne.

Gemäß dieser — neuen — unistischen Anschauung wird man

künftig vom ätiologischen Standpunkt nur mit einer Krankheit,

der Schweinepest, zu rechnen haben, deren verschiedene Krank

heitsbilder man recht wohl als septikämische, intestinale,

pektorale oder gemischte Form der Schweinepest unter

scheiden könnte, unter dem ausdrücklichen Vorbehalt, daß die

intestinalen und pektoralen Organveränderungen als sekundäre

Komplikationen und daher streng genommen auch nicht zum

Wesen der Schweinepest gehörig aufzufassen sind.

Die seit einigen Jahren in Deutschland als chronische

Schweineseuche der Ferkel beschriebene Krankheit bedarf

bezüglich ihrer Pathogenese noch einer weiteren gründlichen

Zurzeit scheint mir so viel in hohem Grade

wahrscheinlich zu sein, schreibt Hutyra, daß sie eine den

Ferkeln eigentümliche Krankheit darstellt, auf deren Auftreten

den Organismus schwächende Einwirkungen von maßgebendem

Einfluß sind, und bei deren Entwicklung wahrscheinlich mehrere,

zumeist fakultativ pathogene Spaltpilze eine Rolle spielen.

Hinsichtlich der sporadischen akuten Schweineseuche

dürfte wohl kein Zweifel darüber bestehen, daß diese durch den

Bacillus suisepticus hervorgerufen wird.

Der prinzipielle Unterschied zwischen der Schweinepest

bzw. der in Pestbeständen vorkommenden Schweineseuche und

der darin akuten Schweineseuche sowie der katarrhalischen

Pneumonie der Ferkel bestünde hiernach darin, daß die Schweine

pest und die mit ihr komplizierte Schweineseuche einen eminent

kontagiösen Charakter besitzt, wohingegen bei den zwei letzteren

Krankheiten der kontagiöse Charakter sehr stark in den Hinter

grund tritt oder sich nur dort bestätigt, wo die natürliche

Erforschung.

Resistenz der Tiere geschwächt wurde. — Dieser Unterschied

ist in veterinärpoiizeilicher Beziehung von hoher Bedeutung.

Richter.

Modes oi tubercular Infection in wild Animais in

Captivity.

Von W. Reid Blair, New-York.

(Amerlcan veterinary Review vol. XXX l\'r. 11 p. 1299/1306.‘

Verfasser hat die Überzeugung, daß durchschnittlich alle

Affen in der Gefangenschaft bereits mit der Tuberkulose be

haftet sind, bevor sie überhaupt in den zoologischen Garten

gelangen. Entweder sind sie infolge der ungünstigen Lebens

bedingungen in den Quartieren der Händler, oder infolge der

noch weniger hygienischen Verhältnisse beim Transport zu der

Krankheit gekommen. Dagegen seien in der Wildnis die Affen

höchst selten von der Tuberkulose befallen. Die Infektion

nimmt gewöhnlich in den zervikalen und bronchialen Lymph

drüsen ihren Anfang und pflanzt sich von dort aus in der Regel

über den ganzen Körper fort.

Im allgemeinen hat die Tuberkulose der Affen viele Ähnlich

keit mit der der Menschen, insbesondere stellt auch bei ihnen

die Lungenerkrankung die weitaus häufigste Form dar. Außerdem

findet man auch nicht selten primäre tuberkulöse Erkrankung

des Darmes und rein lymphatische Tuberkulose. Im letzteren

Falle ist neben den Lymphdrüsen sehr häufig die Milz mit
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ergriffen, während die Leber und die Nieren erst später er

kranken. In der Regel führt Lymphdrüsentuberkulose dadurch

zum Tode, daß später die Lungen erkranken, vereinzelt kommt

aber auch tuberkulöse Meningitis zustande.

Der pathologisch-anatomische Befund bei der Tuberkulose der

Affen gleicht sehr jenem der menschlichen Tuberkulose, wie

auch der bei ersterer gefundene Bazillus in morphologischer

Hinsicht dem Krankheitserreger der llienschentuberkulose sehr

ähnlich ist.

Chronische tuberkulöse Veränderungen sind viel seltener

beim Affen und die bekannten bindegewebigen Veränderungen,

wie sie bei der tuberkulösen Menschenlunge zu finden sind,

sind noch in keinem Falle bei Aii‘en beobachtet worden. Ebenso

findet man bei ihnen selten abgeheilte tuberkulöse Herde in den

Lungen sowie in den übrigen Organen, welche beim Menschen

ziemlich oft zu beobachten sind. Es ist daher anzunehmen, daß

die Virulenz der Tuberkelbazillen bei den Affen eine viel

größere ist, als beim Menschen und daß die Tuberkulose bei

diesen Tieren in der Regel tödlich verläuft.

Nach seinen Erfahrungen glaubt der Verfasser feststellen

zu können, daß die in der Gefangenschaft geborenen Affen der

Tuberkuloseinfektion mehr Widerstand entgegensetzen, als die

aus der Wildnis stammenden Tiere, ähnlich wie es bei den

Völkern der Fall ist, bei denen unter natürlichen Lebens-_

bedingungen die Tuberkulose selten vorkommt.

Die klinischen Symptome bei der Lungentuberkulose der

Affen sind in der Regel wenig ausgesprochen. Erscheinungen,

wie Appetitmangel, Husten, Abmagerung pflegen erst eine

Woche oder wenige Tage vor dem Tode aufzutreten, so daß
n\rulll‚|.‚ .‚'„ „‚|i w-l.-.„.rww..-. ‚. ‚.„ m. ‘.-‚_‚.' -‚1_-‘ t.‘„„ .

eine fruhzertrge Dragnose oftmals sehr schwierig 1st. Tr.

Bleivergiftung bei Kühen.

Von Tierarzt J. S c h m i dt - Kolding.

(Muanedsskrif! for Dyrlaeger, 18. Band, Heft 4.)

Verfasser wurde von einem Hofbesitzer gebeten, drei

schwerkranke Rinder zu untersuchen.

Als Schmidt auf dem Hofe ankam, war ein Tier bereits

unter Krämpfen verendet. Das andere lag ausgestreckt auf der

Seite und wurde ununterbrochen von Krämpfen gepeinigt, Temp.

ca. 41°. Das dritte Tier war in den Pferdestall geführt worden,

woselbst es teilnahmslos stand und den Kopf gegen die Mauer

stützte: sobald es sich bewegte, schwankte es hin und her.

Der abgesetzte Kot war klein geballt und schleimig; die Tem

peratur betrug ca. 400.

Bei den beiden ersterwähnten Rindern hatte die Krankheit

mit gleichen Symptomen begonnen, wie sie von Schmidt bei

dem dritten Rinde noch konstatiert werden konnten.

Symptomen hatten sich später krampflthnliche Zuckungen zu

gesellt, die sich mehr und mehr verschlimmerten, bis sich die

Tiere nicht mehr auf den Beinen halten konnten.

Bei der Obduktion des verendeten Tieres fanden sich

Blutungen unter dem Endokard, Blutkoagula im Herzen, leichter

l\lilztumor und flüssige Beschaffenheit des Milzgewebes. Die

übrigen Organe waren ziemlich normal. Milzbrandbakterien

waren nicht nachweisbar.

Bei der zweiten schwerkranken Kuh gingen die Krämpfe

im Laufe eines Tages zurück. Das Tier konnte aufstehen, blieb

aber vollkommen teilnahmslos und schwach, stützte sich mit

Diesen

dem Kopfe gegen die Wand und zwar so rücksichtslos, daß ein

Horn abbrach und verweigerte jegliche Nahrungsaufnahme.

8 Tage nach Beginn der Krankheit ging das Tier ein.

Die dritte Kuh blieb von Krämpfen verschont und genas

nach 14 Tagen.

Bei der Untersuchung des ganzen Bestandes fand Schm.

noch zwei Kühe, welche etwas teilnahmslos dastanden. Die

Tiere nahmen aber noch Futter auf’ und zeigten sich bald wieder

völlig gesund.

Als Schmidt den Stall besichtigte, konnte er konstatieren,

daß die Krankheit eine Bleivergiftung war.

Der Stall war neu gebaut und frisch gestrichen. Die Eisen

teile waren mit roter Mennigfarbe bemalt. Die Rinder hatten

die Eisenteile mehr oder minder eifrig beleckt und sich auf

diese Weise eine Bleivergiftung zugezogen.

Dr. Städter.

Kleine Mitteilungen.

Englisches Schafvvaschpulver.

Ein Erlaß vom 10.Juli 1907 des Ministers für Medizinal

angelegeuheiten und des Ministers für Landwirtschaft handelt

von Coopers „Englischem Schafwaschpulver“.

„Coopers Schafwaschpulver“, das sowohl zur Vertreibung von

Ungeziefer bei den Schafen, wie auch zur Verhütung von Schaf

krankheiten (Rande und Krätze) dienen soll, gewarnt, weil es

arsenhaltig und für Menschen und Tiere giftig ist. Als arsen

haltig aber darf dieses Waschmittel gegen Ungeziefer nach

ä 18 Abs. 3 der Polizeiverordnung über den Handel mit Giften

vom 22. Februar 1906 nur mit einer in Wasser löslichen grünen

Farbe vermischt feilgehalten oder abgegeben werden. Ew. Hoch

wohlgeboren ersuchen wir ergebenst, den Verkehr mit dem ge

dachten Waschpulver durch die Polizeibehörden überwachen zu

lassen. Die Vermischung von Coopers Schafwaschpulver mit

grüner Farbe würde übrigens auch dann zu fordern sein, wenn

hierdurch die Anwendung des Mittels beeinträchtigt oder gar

unmöglich gemacht werden sollte. Es stehen für dasselbe noch

andere Mittel zur Verfügung. Dr. G.

Danach wird vor

Verwendung von Yohlmbln.

In einem Schriftchen von Dr. O. Orlowski, Spezialarzt in

Berlin, werden (die auch in der Tiermedizin beobachteten Erfolge

des Yohimbins) bestritten. Orlowski wandte das Mittel an sich

selbst an. Die Erfolge waren bei ihm und anderen Personen gleich

Null. Vielmehr mußte O. die unangenehme Beobachtung an sich

selbst machen, daß höchst unangenehme Herzerscheinungen bei ihm

selbst nach der Einnahme des Mittels eintreten. Er stellt

Yohimbin nicht höher als die altbekannten Aphrodisiaca: Te.:

Nucis romicae, Extr. fluid. Damianae, Te.: Vanillae usw. Auch

den Liq. testiculorum der Organ-Therapie Brown-Sequards,

der im Spermicum Paell Nachfolge gefunden hat, hält O. für

überflüssig und wertlos, da die zugrunde liegenden Anschauungen

a priori falsche seien. Vielmehr seien alle diese Kuren durch

die Massenreklame suggestioniert. —— Auffällig ist dagegen aber,

wenn von der tierärztlichen Praxis aus dem Yohimbin ein großer

Erfolg zugestanden wird. Hier fällt doch die Autosuggestion

vollständig weg und die beobachteten Resultate dürften einen

tatsächlichen Wert beanspruchen dürfen. Demnach wären die

Akten über den Wert des Yohimbin nicht geschlossen.

Dr. G.
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Malzmllchpräparat.

Nach D. R. Patent Nr. 1843482 wird diastasehaltiges Malz

mit der gleichen Menge Wassers vermischt, mit ebenfalls um

die Hälfte verdünnter Milch versetzt, sodann nach dem Infusions

maischverfahren bei steigenden Temperaturen behandelt, wobei

die Enzyme des Malzes bei 37—70° auf die Milch einwirken.

(75% darf die Temperatur nicht übersteigen.) Die unlöslichen

Bestandteile werden sodann abfiltriert. Die Malzrnilchwürze wird

bei niedriger Temperatur im Vakuum eingedampft und schließlich

getrocknet. Dr. G.

Wocheniibersicht über die medizinische Literatur.

Von Dr. P. Ich, Charlottenburg,

Königlicher Kreistierarzt.

Zcntralblatt für Bakteriologie, Parasiten/runde und Infcklz'onslrranlrhe(im,

Originale, XLIV. Bd., Heft 5.

Zur Bakteriologie der Parotitis epidemica; von Dr. W. Korent

schewsky-Moskau. — Verfasser kommt zu folgenden Schluß

sätzen: l. Bei Parotitis epidemica findet man im Drüsenexsudat

und in anderen, von der Infektion betroffenen Organen, im Sekrete

des Ductus Stenonianus, im Speichel und im Blute fast immer

und hauptsächlich den erwähnten Mikrococcus. 2. Alle von

den Forschern iolierte Mikrococcen sind einander ähnlich. Auf

Grund derselben morphologischen und biologischen Eigenschaften

und des Virulenzgrades, sowie auch der gleichen Agglutination

mit Krankenserum sind meine Kulturen identisch mit denen von

Teissier-Esmein. 3. Wollen wir als identisch und genau geprüft

nur meine und Teissier-Esmeinsche Kulturen betrachten, so kann

man folgendes hervorheben: Wir fanden sie im Blute bei

43 Kranken (von 75) im Drüsenexsudat 21 mal von 29 Fällen.

Außerdem wurde der Diplococcus bei einer Angina und einem

Glutaeusabszeß, welche Parotitis komplizierten und aus~ der

Zerebrospinalflüssigkeit und dem Speichel isoliert. 4. Der Mi

krococcus wird von Krankenserum in Verdünnung 1:10—100

agglutiniert. Es.wurde im ganzen von Teissier-Esmein und von

mir die Agglutination bei 60 Kranken vorgenommen: darunter

52 mal positiv, 4 mal zweifelhaft und 4 mal negativ. 5. In

leichten Fällen sowie im Anfange der Krankheit ist die Agglu

tination schwach oder sie fehlt. 6. Das Blut Gesunder, die an

Parotitis nie litten, agglutiniert den Mikrococcus nicht. Bei

8 Gesunden, die schon längst die Parotitis durchgemacht hatten,

war die Reaktion ebenso negativ. 7. Die Agglutination kann

als gute diagnostische Methode schon bei Verdünnung von 1: 10

verwertet werden. Freilich, je höher der Titer, desto genauer

ist die Diagnose. Diese Methode ist von großem Wert bei

latenten Krankheitsformen (Orchitis oder anderen Krankheits

erscheinungen). 8. Bei nicht schwerem Krankheitsverlaufe oder

an dessen Ende, bei Lokalisation in Parotitis, ist der Mikrococcus

leichter aus dem Exsudat der erkrankten Drüse oder aus dem

Speichel, als aus dem Blute zu isolieren. 9. In leichten und

mittelschweren Fällen findet sich der Mikrococcus im Blute in

geringer Menge oder fehlt überhaupt. Es sind deshalb zur Aus

saat große Blutmengen (nicht minder als 15420 ccm) nötig.

10. Für Tiere ist der Mikrococcus wenig pathogen. Es gelingt

nicht, bei ihnen Krankheitserscbeinungen analog der Parotitis

hervorzurufen. 11. Da in allen, sogar in leichten Parotitisfällen

der Mikrococcus im Speichel oder im Parotitisexsudate und be

deutend seltener im Blute (in letzterem hauptsächlich bei schweren

Fällen) zu finden war, so können wir mit großer Wahrschein

lichkeit das Folgende feststellen. a) Die primäre und haupt

 

sächliche Lokalisation der Krankheit ist die Parotisdrüse. b) Die

Infektion dringt aus der Mundhöhle vor. c) Beim Eindringen

desMikrococcus in die Blutzirkulation ist das Erscheinen sekundärer

Krankheitsherde möglich (Hoden, Gelenke, Endokard usw.).

d) Durch das Eindringen großer Mengen des Mikrococcus ins

Blut werden die schweren typhnsähnlichen Parotitist‘älle der

Autoren (Trousseau, Catrin, Colin, Dame) erklärlich. 12. Ob

wohl die weiteren Untersuchungen nötig sind, können wir mit

großer Wahrscheinlichkeit auf Grund der erwähnten Tatsachen

hervorheben, daß der beschriebene Mikrococcus der Erreger von

Parotitis epidemica ist.

Beobachtungen über die Malaria der Pferde (Piroplasmose); von

Dr. Pietro Perrucci, übersetzt von Dr. Kurt Tautz-Berlin.

—« Aus seinen Versuchen glaubt Verfasser folgende Schlüsse

ziehen zu können: 1. Es ist möglich, die Piroplasmose direkt

von Pferd zu Pferd mittelst der endovenösen Injektion von an

Parasiten reichem Blute zu übertragen, wenn die Injektion

unter den natürlichen Bedingungen vorgenommen wird, d. h.

gleich nach der Entnahme des Blutes aus der Jugularis eines

kranken Tieres. 2. Der Übertragungsversuch gelingt dagegen

nicht, wenn man das Blut eines Tieres anwendet, das schon

von der Krankheit genesen und bei dem es nicht mehr möglich

ist, erkennbare Formen des Piroplasma aufzufinden. 3. Von

dem Augenblicke der Injektion bis zu dem Auftreten der ersten

Krankheitserscheinungen verlaufen 5‘/‚ bis 6 Tage; die Inku

bationszeit ist also ziemlich kurz. 4. Die Krankheit äußert

sich mit allen ihren Eigenschaften, d. h. in der Weise,_ wie die

natürliche Infektion beschrieben werden ist; dasselbe kann man

auch von ihrem Verlaufe und ihrer Dauer sagen.

Normale Hirnsubstanz und antirabischer Impfstoff gegen Lyssa;

von Claudio Fermi. — Verfasser kommt zu folgenden Schluß

folgerungen: Die immunisierende Kraft der frischen normalen

Nervensnbstanz hat sich nicht schwächer erwiesen als jene der

Wutsnbstanz. Ich habe in der Tat bisher noch keinen merk

lichen Unterschied zwischen den beiden Nervensubstanzen finden

können, sei es, daß dieselben subkutan in der gewöhnlichen

Konzentration eingeführt wurden, oder daß man die Minimal

dose vergleicht, sei es, daß sie vorher höheren Temperaturen

unterzogen wurden, oder daß sie, wie sie sind, per iugestionem

verabreicht oder vorher mit 3prom. Salzsäure behandelt wurden,

sei es, daß sie auf indorektalem Wege injiziert wurden, oder

daß man endlich die immunisierende Wirkung des Serums von

Tieren, die mit demselben behandelt wurden, oder die neu

tralisierende Kraft des Serums selbst gegenüber dem Wutvirus

in vitro vergleicht. Ein merklicher Unterschied dagegen hat

sich durch das Austrocknen in der Weise herausgestellt, daß

die ausgetrocknete normale Nervensnbstanz stärker als die

Wutnervensubstanz abgeschwächt bleibt. Die Wirksamkeit der

frischen normalen Nervensnbstanz dagegen hat sich bis jetzt

wie die des Pasteurschen Impfstofl'es gezeigt. Das Aus

trocknen wäre alsdann bei der Zubereitung des antirabischen

Impfstoti‘es gänzlich zu unterlassen. Damit will ich absolut

nicht den Schluß ziehen, daß die Impfkraft der normalen

Nervensnbstanz identisch ist mit jener des antirabischen Impf

stofl‘es; dagegen bin ich der Meinung, daß irgendwelcher

Unterschied bestehen muß.
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Professor P atte nh aus en die Anwesenden.

Tagesgeschichte.

Bericht über die 79. Versammlung

Deutscher Naturforscher und Ärzte, Dresden 1907.

Erstattet von Prof. Dr. J. Schmidt-Dresden.

Die diesjährige Versammlung Deutscher Naturforscher und

Ärzte wurde in Dresden in der Zeit vom 15. bis 21. September

abgehalten. Aus Anlaß dieser Veranstaltung waren gegen

3000 Teilnehmer von auswärts nach Sachsens Hauptstadt ge

kommen, um daselbst ernste Wissenschaft in Verbindung mit

froher Geselligkeit zu pflegen. Wie bisher üblich, vereinigte

auch diesmal am Sonntag Abend ein zwangloses Beisammensein

die meisten Teilnehmer und bot denselben Gelegenheit, sich

unter einander bekannt zu machen bzw. alte Freundschaften

wieder zu erneuern.

Die Eröffnung der 79. Versammlung fand am Montag

Vormittag im großen Saale der städtischen Ausstellungshalle

statt. Se. Maj. der König von Sachsen war am Erscheinen durch

die militärischen Herbstiibungen leider behindert. Die sächsische

Staatsregierung war mit sämtlichen Ministern vertreten. Ebenso

hatte das Reichsamt des Innern, das Reichsgesundheitsamt, die

preußische Staatsregierung Delegierte entsandt. Weiterhin waren

offizielle Vertreter der sächsischen Hochschulen, der Stadt Dresden,

verschiedener gelehrter Gesellschaften u. a. m. erschienen.

Geh. Hofrat Prof. Dr. v. Meyer begrüßte in seiner Eigen

schaft als erster Geschäftsführer die überaus zahlreich besuchte

Versammlung im Namen der medizinischen und naturwissen

schaftlichen Gesellschaften Dresdens und gab hierbei einen ge

schichtlichen Rückblick auf die‘ Entstehung der Gesellschaft

Deutscher Naturforscher und Ärzte. Ferner widmete er" der
sächsischen Regtierung'll‘lor'tfe1wariiiernxhelrkennnhg‚für‘die ‚jeder

zeit bewiesene Förderung wissenschaftlicher Bestrebungen und ge

dachte schließlich huldigend des Wohlwollens Sr. Maj. des Kaisers

von Deutschland und dessen treuen Bundesgenossen, des Königs

von Sachsen.

Als Vertreter der Landesregierung bewillkommnete Staats

minister v. Schlieben die Anwesenden; er erwähnte die große

Bedeutung der Naturwissenschaften und der Medizin für die

Menschheit. Seine Anerkennung gipfelte in den Worten: „wenn

die Wissenschaft und das praktische Leben sich die Hand reichen

zur gemeinsamen Arbeit, dann werden wir der großen Bedroher

des lilenschengeschlechtes ledig. Es geht ein unendlicher Segen

aus von Ihrer Arbeit, die dem Wohle und Glück der Neben

Unser Dank folgt Ihnen!“

Oberbürgermeister Beutler sprach im Namen der Stadt

Dresden Worte herzlicher Bewillkommnung, indem er auf die

großen Fortschritte der Naturwissenschaften und der Medizin,

sowie deren Beziehungen zu jener Stadtgemeinde, welche dies

mal so zahlreiche Forscher in ihren Mauern beherberge, hinwies.

In seinen geistreichen Ausführungen vergaß Redner auch nicht,

die hierorts vertretene Technische und insbesondere auch die

Tierärztliohe Hochschule in lobender Anerkennung ihrer

großen Verdienste um die Forschung zu erwähnen.

menschen gewidmet ist.

Für die Universität Leipzig sprach deren Rektor Geh.

Medizinalrat Professor Dr. Curschmann. Im Auftrage der

Technischen und der Tierärztlichen Hochschule, der Forst

akademie zu Tharandt, sowie der Bergakademie zu Freiberg

begrüßte der Rektor der Technischen Hochschule, Geh. Hofrat

Namens des Vereins

 
für Erdkunde sprach Prof. Dr. Kalkowsky, im Auftrage der

Dresdener Ärzteschaft Hofrat Dr. Hänel. Allen vorstehend

genannten Rednern dankte der Vorsitzende der Gesellschaft

Prof. Naunyn aus Baden-Baden.

Nunmehr folgten die für den Vormittag angekündigten Vor

träge beider vereinigter Hauptgruppen. Zuerst erstatteten Prof.

Dr. Gutzmer-Halle und Geh. Regierungsrat Prof. Dr. Klein

Göttingen den Bericht der Unterrichtskommission der

Gesellschaft deutscher Naturforscher und Ärzte. Beide

Redner schildern die im letzten Jahre erzielten Erfolge, nach

denen anzunehmen ist, daß der naturwissenschaftliche Unterricht

an den deutschen Schulen mehr als bisher Beachtung erfährt.

Ferner machen sie Vorschläge über die Ausbildung der mathe

matisch-naturwissenschaftlichen Lehramtskandidaten an den

Technischen Hochschulen. Eine allgemeine Reform sei uuerläßlich.

Als Norm ist die Abtrennung der mathematisah-physikalischen

Studien von den chemisch-biologischen zu fordern.

Das Thema: die Behandlung der Milch, erörterte Geh.

Hofrat Prof. Dr. Hcm pel von der Dresdener Technischen Hoch

schule. Seine Ausführungen enthielten ungefähr folgendes:

Deutschland produziert jährlich 19 Milliarden Liter Kuhmilch im

Werte von 1700 Millionen M. (Liter zu 0 Pfennig), außerdem

noch 60 Millionen Liter Ziegenmilch im Werte von ca. 90 Millio

nen M.; im Gegensatz hierzu beträgt die Roheisenproduktion

Deutschlands 986 Millionen M. und die Kohlenproduktion 1170

Millionen M. Viele Nahrungsmittel haben im Laufe des letzten

Vierteljahrhunderts Preissteigerung erfahren, bei der Milch ist

dies nicht der Fall. Es ist unbedingt nötig, daß wir den Land

wirten höhere Preise bewilligen müssen, wenn wir dieses not

wendige Nahrungsmittel in tadelloser Beschaffenheit geliefert

haben wollen. _

Nach Entdeckung der Bakterien und Ausarbeitung der

Serumtherapie hat man sich der Auffassung nicht mehr ver

schließen können, daß die Milch hinsichtlich ihrer Zusammen

setzung nicht eine rein chemische Flüssigkeit ist, sondern ganz

besondere Stoffe (bakterizider und anderer Natur) enthalten

muß. Darum ist auch das so beliebte Kochen ein nur unvoll

kommenes Hilfsmittel, welches ebenso wie andere Konservierungs

methoden die Zusammensetzung der Milch erheblich ändert.

Es muß daran gearbeitet werden, daß besondere Maßnahmen

den Konsum roher Milch ermöglichen. Bedingung hierzu ist

natürlich Herkunft der Milch von völlig gesunden Tieren. Tier

ärztliche Untersuchung der Milchtiere und öftere

Kontrolle sind daher unbedingt nötig. Das Melken wird

am besten, nach vorheriger Reinigung des Euters und des

Hinterteils der Kuh, in einem besonderen Stall bzw. im Freien

vorgenommen. Dann hat sich sofort starke Kühlung (im Sommer

durch Eis oder Kältemaschinen) anzuschließen, Wasserkühlung

erfordert in der Regel zu viel Zeit.

Die Hauptschwierigkeit bildet der Transport vom Produzenten

zum Konsumenten. Man kann nicht leugnen, daß unsere deutschen

Eisenbahnverwaltungen und die Post zu wenig Verständnis der

Milchversendung entgegenbringen. In Amerika ist man mit der

Wissenschaft fortgeschritten, indem man entweder besondere

Kühlwagen eingerichtet hat oder die gewöhnlichen Waggons in

der Weise verwendet, daß die Milchkrüge in Eis verpackt werden.

Das sich bildende Tauwasser läuft durch Löcher im Wagen

boden ab. Redner geht sodann auf die Art der Milchgewinnung

in Amerika ein.
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Die beste Milchkonservierung ist das Gefrierenlassen, die

auf diese Weise gewonnene Milch ist für länger als fünf Wochen

haltbar, eine Rahmabscheidung wird durch genannte Methode

nicht bewirkt. Für die Zukunft dürfte es sich empfehlen, auf

unseren Eisenbahnen nicht nur Kühl-‚ sondern auch Gefrier

wagen einzurichten, die gleichzeitig zum Transport von Fleisch,

Fischen, Früchten, Blumen usw. dienen können.

Weiterhin sprach Prof. Dr. Hocke, Freiburg i. Br., über

moderne Analyse psychischer Erscheinungen. Seine

Ausführungen, die dem Fernerstehenden viel Interessantes boten,

gipfelten in der Anschauung, daß die Zeiten des unbefangenen

Glaubens an die Ergebnisse der einfachen Selbstbeobachtung

vorbei sind. An Stelle der Irrtümern unterworfenen subjektiven

Methode ist die objektive vergleichende Methode getreten, die

sich bemüht, das psychische Leben überall da, wo es sich zeigt,

zu prüfen, sei es die Psychologie des Kindes, der Rassen, der

Verbrecher oder der Abnormen oder der Tiere.

Am Montag nachmittag begannen die Sitzungen der

Sektionen. Den letzteren waren verschiedene Anstalten zu

diesem Behufe zugänglich gemacht werden. Außer der erwähnten

Ausstellungshalle dienten die technische Hochschule, die Frauen

klinik, das Pathologische Institut des Stadtkrankenhanses und

insbesondere auch die Tierärztliche Hochschule zur Aufnahme

der Teilnehmer. In letztgenannter Stätte wurden beherbergt

die Sektionen für Zoologie, Pharmazie, Geschichte der Medizin,

Anatomie und Physiologie, praktische Veterinärmcdizin.

Im nachstehenden sei nun des Näheren über die Tätigkeit

der tierärztlichen Sektion referiert:

Der erste Einführende, Obermedizinalrat Prof. Dr. Müller

Dresden, eröffnete die Sitzung und begrüßte im Namen der

Hochschule die so zahlreich erschienenen Standesgenossen, gab

verschiedene geschäftliche Mitteilungen bekannt und verlieh der

Hoffnung, daß unsere gemeinsame Arbeit von bestem Erfolg

begleitet sein möge, Ausdruck. Zum Vorsitzenden wurde Prof.

Dr. Malkmus-Hannover gewählt. Zugegen waren 46 Teil

nehmer. Im ganzen waren 17 Vorträge und Demonstrationen

angemeldet; die Vorträge ~von Göhre, die Krämpfigkeit der

Transportgänse, und von Mießner, über die durch ovoi'de

Bakterien hervorgerufenen Krankheiten, mußten wegen

persönlicher Behinderung der Referenten in Wegfall kommen.

Die veterinürmedizinische Sektion hatte zu einzelnen Vorträgen

die Sektionen 14 (Anatomie, Physiologie) und 29 (Hygiene)

eingeladen, sie selbst war eingeladen zu verschiedenen Vorträgen

der Abteilungen 13 (Pharmazie), 14 (Anatomie), 15 (Pathologie)

und 30 (Tropenhygiene).

Als erster sprach Prof. Dr. Eber-Leipzig über die Be

deutung des Behringschen Tuberkulose-lmmunlsierungsverfahrens für

die Bekämpfung der Rindertuberkulose (vgl. B. T. W.

Nr. 37). Er beleuchtet zunächst kritisch die bisher er

schienenen Berichte über die Versuche mit dem Behringschen

"erfahren. Viele von ihnen, welche günstig lauten, verdanken

dies der optimistischen Auffassung der betreffenden Bericht

erstatter; größere Objektivität würde manchen Fehlschluß ver

hindert haben. Außer dem Behringschen Verfahren kommen

noch die anderen Methoden in Betracht, so z. B. die Erzeugung

der Immunität durch Verimpfung von avirulenten oder ab

geschwächten Tuberkelbazillen des Menschen, der Rinder oder

der Kaltblüter. Über dieselben ist aber zurzeit noch nichts

publiziert, was beweisen könnte, daß irgendein anderes

 

auf der Einverleibung von lebenden Tuberkelbazillen

beruhendes Verfahren für die praktische Bekämpfung

der Rindertuberkulose mehr leistet als das ursprüng

liche Behringsche Verfahren. Nach den bis jetzt gemachten

Erfahrungen kann kein Zweifel mehr darüber bestehen, daß die

Widerstandsfeihigkeit junger Rinder gegenüber einer künstlichen

Infektion mit virulentem tuberkulösem Material durch Vor

behandluug mit Tuberkelbazillen der verschiedensten Herkunft

‚nicht unwesentlich erhöht werden kann. Fraglich ist es nur

ob der so erlangte Impfschutz von genügender Stärke und hin

reichender Dauer ist, um auch bei der zwar langsam wirkenden,

aber darum nicht minder gefährlichen natürlichen Infektion

wirksam zu bleiben. Bekanntlich hat v. Behring diese Frage

bejaht und seit 1903 einen Impfstoff (Bovovaccin) für die

Schutzimpfung der Kälber in der Praxis zur Verfügung gestellt.

Um ein Urteil über die Wirksamkeit dieses Schutzimpfungs

verfahrens gegenüber der natürlichen Ansteckung zu erlangen,

sind in den letzten Jahren auch im Veterinärinstitut der

Universität Leipzig zahlreiche Versuche an Rindern zur

Durchführung gelangt. Die Ergebnisse dieser Tierversuche

berechtigen leider ebensowenig wie die Erfahrungen

bei der Kontrolle der in der Praxis ausgeführten

Immunisierungen zu der Annahme, daß den Rindern

durch das v. Behringsche Schutzimpfungsverfahren

ein ausreichender Schutz gegen die natürliche Tuber

kuloseansteckung verliehen wird. Auch die bis jetzt in

der Literatur vorliegenden Beiträge zur Beurteilung des

Wertes der v. Behringschen Schutzimpfung sprechen mehr

gegen als für die Wirksamkeit der Impfung. '

Auch v. Behrings Auffassung von dem hohen Werte seiner

Schutzimpfung hat zweifellos im Laufe der Zeit — wahrschein—

lich bedingt durch die eigene Erfahrung bei der Kontrolle schutz

geimpfter Rinder — eine tiefgehende Wandlung erfahren, und

aus der allen bisherigen Tuberkulosebekämpfungsmitteln absolut

überlegenen, für sich allein zur Bekämpfung der Rindertuber

kulose völlig ausreichenden Schutzimpfung ist auch nach seiner

in den jüngsten Veröffentlichungen sich wiederspiegelnden Auf

fassung ein für sich allein kaum wirksames, erst im Verein mit

anderen hygienischen prophylaktischen Maßnahmen wirksam

werdendes Hilfsmittel bei der Bekämpfung der Rinder

tuberkulose geworden. Aber auch für ein solches Hilfsmittel

schulden wir dem Entdecker großen Dank, wenn es uns in stand

setzen sollte, den mühevollen Kampf gegen die Rindertuberkulose

auch unter schwierigen Verhältnissen erfolgreicher als bisher zu

gestalten. Der Beweis, daß die Schutzimpfung wenigstens dieses

zu leisten vermag, steht z. Z. noch aus, und wir dürfen unsere

Erwartungen, daß dieser Beweis erbracht wird, nach den bisher

gesammelten Erfahrungen auch nicht allzuhoch spannen.

Von den Schlußfolgerungen des Vortragenden seien noch

die folgenden hervorgehoben: die Vl’iderstandsfiihigkeit junger

Rinder gegenüber einer künstlichen Infektion mit virulentem

tuberkulösen Material kann durch Vorbehandlung mit Tuberkel

bazillen verschiedenster Herkunft nicht unwesentlich erhöht

werden. Die künstlich erhöhte \\'iderstandsfathigkeit ist jedoch

nicht von langer Dauer.

Der Beweis, daß den Rindern durch das v. Behringsche

Schntzimpfungsverfahren (Bovovaccination) ein ausreichender

Schutz gegen die natürliche Tuberkuloseansteckung verliehen

wird, ist noch nicht erbracht. Sicher aussichtslos ist es,
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in stark verseuchten Beständen mit diesem Verfahren

allein die Rindertuberkulose zu bekämpfen.

Diskussion: Klimmer-Dresden bestätigt auf Grund seiner

Versuche, daß die künstliche Immunisierung sehr wohl möglich

sei, nur sei die Schutzdauer zeitlich beschränkt. Er schildert

weiterhin das von ihm ausgearbeitete Verfahren, welches in der

subkutanen Applikation des sog. Dresdener Impfstotfes besteht.

Das Nachlassen der Wirkung ist durch alljährliche Wieder

impfung der Rinder zu beseitigen. Im Vergleich zur Tuberkulin

prüfung ist die subkutane Impfung mit seinem zur Injektion

jederzeit fertigen Präparat schon wegen des Wegfalles der

Temperaturmessungen sehr wenig störend. Mehrere von Kli mmer

demonstrierte Organe infizierter immunisierter und nicht be

handelter Kaninchen dienten zur Erläuterung seiner Angaben.

Hagemann-Bonn: In Belgien handelt es sich jetzt nicht

mehr um das Behringsche Verfahren, sondern um ein Tuber

kulosetilgungsverfahren nach Heymans-Gent. Dasselbe besteht

darin, daß besonders gezüchtete Tuberkelbazillen in lufttrockenem

Zustande — aber nicht abgetötet — in Schilfsäckchen gebracht

werden. Die so präparierten Bakterienbehälter werden hinter

der Schulter des zu impfenden Tieres nach Durchtrennung der

äußeren Haut in die Unterhaut eingeführt. Dortselbst kapseln

sie sich allmählich ein. Die im Säckchen eingeschlossenen

Tuberkelbazillen wachsen beständig weiter, ihre Stoffwechsel

produkte tiltrieren durch die permeable Membran des Schilf

säckchens hindurch und immunisieren ständig das betreffende Rind.

Heymans behauptet sogar Heilung mit seiner Methode zu

erzielen. Sicheres ist hierüber noch nicht bekannt. Soweit

.e1~’et‚~ die Beebec~htueeen vorligs.en‚ sollen Pei der Imrfi1es bereits

‘kachek’tische Tiere nachträglich besseren Ernährungszustand

und gute Milchleistung erworben haben.

Bongert-Berlin verwirft die Behringsche Tuberkulose

schutzimpfung, da eine einjährige Immunität für die Praxis

wenig Wert habe. Er berichtet über einen Fall, in welchem

er bei der Untersuchung von Milch, die einer 2‘/, Jahre vor

her schutzgeimpften Kuh entnommen wurde, fortgesetzt Tuberkel

bazillen nachweisen konnte. Das Euter selbst ließ bei der

Untersuchung keinerlei klinische Erscheinungen erkennen. Die

Bazillen wurden im Ausstrichpräparat und mittelst Tierversuch

konstatiert. Die geschilderte Wahrnehmung beweist, wie ge

fährlich die Anwendung der Schutzimpfung in Milchviehstallungen

ist. Nach einer Resolution des Vereins brandenburgischer Tier

ärzte ist die Unterstellung immunisierter Rinder unter tierärzt

liebe Beaufsichtigung unbedingt nötig zum Schutze der mensch

lichen Gesundheit.

Maurer-Berlin erwähnt das von Professor Levy-Straß

burg und Dr. Blumenthal-Berlin ausgearbeitete Tuberkulose

Immunisierungsverfahren, mit welchem er sich mehrere Jahre

beschäftigt hat. Der Impfstoff wird gewonnen, indem Rinder

tuberkelbazillen in Harnstofl‘lösungen bei 370 bis zur völligen

Abtötung geschüttelt und dann im Vakuum bei niederen

Temperaturen eingedampft werden. Den Genannten ist es ge

lungen, Rinder und Kaninchen zu immunisieren, auch ent

sprechend behandelte Meerschweinchen verhielten sich gegen

künstliche Infektion refraktär. Die Impfpräparate werden in

trockenem Zustand in den Handel kommen (chem. Fabrik von

E. Sch'ering, Berlin), sie sind im Wasser leicht löslich.‘ Nach

der geschilderten Methode soll es auch gelingen, durch Ver

 

wendung von Rotz- bzw. Typhusbazillen Pferde gegen Rotz und

Meerschweinchen gegen Typhus zu immunisieren.

Rickmann-Hofheim gibt seine Wahrnehmungen über die

Wirkungsweise der Impfung bekannt. Im Schlußwort wendet

sich Eber besonders gegen die Immunisierung mit den so

genannten avirulenten Bazillen, von dieser Methode dürfe man

nicht zu viel erhoffen.

Über Entstehung und Heilung der Nekrose der Zahn

alveolen beim Pferd sprach Professor Imminger-München.

Unter Demonstration zahlreicher Präparate schildert Imminger

die klinischen Erscheinnngen und die Ursache der genannten

Krankheit. Des weiteren wird die Operationstechnik beschrieben.

Der Vortrag soll demnächst in der „Deutschen Zeitschrift für

Tiermedizin“ zum Abdruck gelangen.

Das Wort- zur Diskussion wurde nicht begehrt.

Prof. Dr. J. Schmidt-Dresden hatte als Thema seiner

Ausführungen „Beitrag zur Diagnostik der Gewährmängel heim

Pferd“ erwählt und zwar besprach er die Diagnose der Dämpfig

keitf Der Vortrag, welcher für Zweifelsfälle die Anstellung der

sogenannten 'I‘emperaturprobe empfiehlt, wird in der B. T. W.

erscheinen. Die wichtigste in ihm aufgestellte Behauptung lautet:

„Ein über zwei Stunden hinaus sich verzögerndes Sinken

der durch die Bewegung gesteigerten Temperatur muß

in Verbindung mit sonstigen klinischen Erscheinungen

immer den Verdacht auf Vorhandensein einer wirklichen

Atembeschwerde der insbesondere eine

Stärkung dann erfährt, wenn die Temperatur 30 Minuten

nach beendeter Bewegung sich noch über 38,90 C be

findet.“ '

Diskussion: Malkmus-Hanriover erwähnt, daß für alle

gesetzlichen Gewährmängel des Pferdes der Grad der Krankheit

nicht in Frage komme, und daß auch hei der Dämptigkeit die

„Erheblichkeit“ keinerlei Rolle spiele. Anstatt des Ausdruckes

„Atembeschwerde“ solle lieber „krankhafte Atemstörung“ ge

wählt werden. Mißverständnisse sind dann ausgeschlossen. Das

Verhalten der Körperwärme richtet sich sicherlich nach den

vorhandenen pathologischen Veränderungen. Beim chronischen

Lungenemphysem dürfte die Innentemperatur wohl höher sein

als bei Dämptigkeit infolge Herzerkrankung.

J. Richter-Dresden findet in des Vortragenden Unter

suchungen eine Bestätigung des von ihm in seiner Arbeit „Über

das Verhalten der Körpertemperatur bei der Körperbewegung

des Pferdes“ dargelegten Resultate. Die von Schmidt er

wähnten Unterschiede sind verhältnismäßig unerheblich im Ver

gleich zu den sonstigen übereinstimmenden Ergebnissen.

Im Schlußwort konstatiert Schmidt, daß er durchaus

nicht im Gegensatz zur M alkmusschen Anschauung stehe.

Vom Gesetzgeber werde ja für „Dämpfigkeit“ der Begriff „Er

heblichkeit“ nicht gefordert. Aber in der Praxis ist die Atem

beschwerde fast immer mit dem Begriff Erheblichkeit verbunden.

Unwesentliche Atemstörungen werden leicht übersehen. Sie sind

auch häufig bedeutungslos, sofern sie den Gebrauch des Pferdes

nicht beeinträchtigen. Die Grenze zwischen physiologisch richtig

ausgeführter und pathologischer Atmung zu ziehen ist bei un

klarem klinischen Bild sehr schwer. Daher empfiehlt es sich,

möglichst solche Methoden ausfindig zu machen, welche mit

Sicherheit feststellen lassen, ob die Funktion der Lunge sich in

normalen Grenzen bewegt. Die Prüfung des Verhaltens der

Körpertemperatur dürfte hierzu geeignet sein. Den bis jetzt

erwecken,
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gemachten Erfahrungen entsprechend, hat es den Anschein, als

ob das chronische alveoläre Lungenemphysem die größte Wärme

aufspeicherung veranlasse.

Im Laufe des Dienstages fanden unter Leitung des zum

Vorsitzenden gewählten Prof. Imminger-Miinchen folgende

Vorträge statt:

Mediziualrat Prof. Dr. Pusch-Dresden: über die prak

tische Beurteilung des Rindes besonderer Be

rücksichtigung des Puuktrichtens. Pusch nimmt Bezug

auf die Bedeutung der Tierzucht für den heutigen Landwirtschafts

betrieb. Deutschlands Viehhaltung erhellt aus folgenden Zahlen:

Der Wert der Haustiere in Deutschland beträgt 8 Milliarden

Mark, derjenige der Rinder allein 4 Milliarden. Alljährlich

werden für etwa 1,3 Milliarden Mark Rinder und Kälber ge

schlachtet, so daß ungefähr alle 4 Jahre die Rinderbestände

wieder ergänzt sein müssen. Unter den vorhandenen Rindern

befinden sich 10 Millionen Milchkühe, deren Jahresmilch

produktion ca. 2 Milliarden Mark beträgt.

Als Maßnahmen zur Hebung der Rindviehzucht kommen

besonders in Betracht: Körungeu, Herdbuchfiihrung und Aus

stellungen (Tierschauen). Die Nachteile, welche die Beurteilung

des Tieräußern ausschließlich durch den sogen. praktischen Blick

mit sich bringt, werden durch das Punktierverfahren erheblich

eingeschränkt. Pusch bespricht nunmehr mit Hilfe von Tabellen

und Zeichnungen das Richten nach Punkten und demonstriert

das Proberichten am lebenden Tier. Hieran schließt sich Be

sichtigung des Rassestalles und des übrigen zootechnischen

Institutes.

Direktor Dr. Schreiber-Landsberg behandelte als Thema:

Mitteilungen aus der .immunisierungstechnischen Praxis. Der

Vortrag wird in der Deutschen Tierärztlichen Wochenschrift

publiziert werden.

Schmidt ewähnt zuerst die Faktoren, welche geeignet sind,

bei der Immunisierung Schwierigkeiten zu bereiten. Er bespricht

sodann die Verwendung des Pferdeblutserums zur Herstellung

von Impfserum gegen Diphtherie, Tetanus, Streptokokken,

Pnenmokokken, Typhus und Pest, Schweineseuche, Schweinepest,

septische Pneumonie und infektiöse Ruhr der Kälber, Geflügel

cholera, Druse. Das Blut des Esels dient zur Gewinnung von

Tuberkulose-, Milzbrand- und Schweinepestserum; das Blut des

Rindes von Rotlaufserum. Das Schaf liefert Milzbrandserum,

die Ziege Tuberkuloseserum, das Schwein _Schweineseuche- und

Schweinepestserum.

Ehrlichs Seitenkettentheorie und die Untersuchungen von

unter

Wassermann waren es besonders, welche Klarheit für die

Immunisierungstechnik brachten. Vortragender geht nun des

Näheren auf die aus der Immunitätslehre sich ergebenden

Folgerungen ein. Ebenso bespricht er die verschiedenen Sera

hinsichtlich ihres Verhaltens gegen Bakterien und Menschen

bzw. Tierorganismus.

Von allen Immunsereu auf dem Gebiete der Tiermedizin

verdient das Rotlaufserum die größte Würdigung. Letztere

kann, wenn das jetzt von den Tierbesitzern bevorzugte planlose

Impfen durch Laien anhält, eine starke Beeinträchtigung er

fahren. Neuerdings ist die Erfahrung gemacht worden, daß die

Pferde die zu ihrer Impfung verwendeten Rotlaufkulturen nicht

mehr so gut als früher vertragen, dies liegt sicherlich an der

Zunahme der Virulenz des Rotlaufbazillus. Die geschilderte

Wirkungsweise steht auch im Einklang mit den sich jetzt

 

mehrenden Berichten über die Infektion von Tierärzten mit

Rotlauf anläßlich Ausübung des Impfgeschäftes. Zum Schluß

seines interessanten Vortrages empfiehlt Schmidt Verbot der

Impfung durch Laien.

Diskussion: Rickmann-Hofheim schildert

Pferden mit der Gewinnung von Rotlaufserum gemachten Er

fahrungen. Er empfiehlt dringend, die zur Serumbereitung

bestimmten Pferde zunächst auf die komplemeutbindende Kraft

ihrer Sera. zu prüfen.

Geh. Reg-Rat Prof. Dr. Uhlenhuth-Berlin hält seinen

nachträglich noch angemeldeten Vortrag „über Schweinepest“,

welcher in nächster Nummer der B. T. W. veröffentlicht werden

wird. Er gibt zunächst einen Überblick über die Literatur und die

Geschichte der Schweinepest und schildert sodann seine Unter

suchungen. Daran, daß die Ursache dieser Seuche ein belebtes

ultravisibles filtrierbares Virus sei, könne nicht mehr gezweifelt

werden. Der bisher als Ursache angesehene Bac. suipestifer

ist nur ein sekundärer Gelegenheitsparasit, den man häufig im

Darm gesunder Schweine finden kann. Das Virus kann bei

Infektionen in der Galle, in den Nieren, im Harn, aber äußerst

selten im Darm nachgewiesen werden; es ist gegen Desinfektions

mittel sehr widerstandsfähig, wird jedoch durch Fäulnis un

schwer vernichtet. In zirka 90 Proz. seiner Versuche hat

Uhlenhuth bei den infizierten Ferkeln pneumonische

Veränderungen wahrgenommen, die die sogenannte

Mischinfektion der Schweineseuche und -pest in einem

neuen Licht erkennen lassen. Die vom Vortragenden aus

gearbeitete Immunisierungsmethode hat bis jetzt ergeben, daß

die erzielte Schutzkraft gegen Schweinepest eine sehr hohe zu

nennen ist.

Diskussion:

tragenden Ansicht an. Die von Uhlenhuth ’ beobachtete

Schweiuepestpneumonie dürfte erhebliche Schwierigkeit für die

differentielle Diagnose der Schweineseuche ergeben. Auch

Dorset hat bereits vor mehreren Monaten eine dem Uhlen

huthschen Verfahren ähnliche Impfung ausgearbeitet, mit

deren Hilfe es gelingt, gegen Schweinepest passiv und aktiv

zu immunisieren. Es haben also beide Forscher zu gleicher

Zeit die gleichen Wahrnehmungen gemacht.

Schreiber-Landsberg: „Meine Ansichten über das Wesen

des filtrierbaren Virus sind bereits in Nr. 18 der B. T. \\‘~

von 1907 niedergelegt. Trotz entgegengesetzter Behauptung

Ostertags muß ich dabei stehen bleiben, daß es mir sicher

gelungen ist, mit Hilfe des Bacillns suipestifer typische Schweine

pest zu erzeugen. Hinsichtlich der Entstehung der Schweine

pest (künstlichen und natürlichen) muß man jenen Fällen eine

besondere Aufmerksamkeit schenken, in welchen das sogenannte

filtrierbare Virus versagte. Nach meiner Ansicht gehört der

Bac. suipestifer zu jenen Bakterien, welche als lebende Mikro

organismen und durch die in Wechselwirkung mit dem Organis

mus gebildeten lokalen Terrine gefährlich werden. Der Bac.

suipestifer bildet hauptsächlich seine lokalen Toxiue in Wechsel

wirkung mit dem Blute. In Übereinstimmung mit Geheimrat

Uhlenhuth bin auch ich auf Grund meiner Erfahrungen der

Ansicht, daß das Schweineblutserum sich am besten zur Ge

winnung von Schutzserum gegen Schweineseuchen eignet.“

Jocst-Dresden hält die Ansicht über die Bedeutung des

ultravisiblen Virus als Erreger der Schweinepest für einwand

frei richtig. Von größerer Wichtigkeit, als die letztgenannte

seine bei

Rickmann-Hofheim schließt sich des Vor- Ä
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Seuche sei für Deutschland die Schweineseuche. Der Erreger

derselben sei nicht, wie Uhlenhuth anzunehmen scheine, das

Virus der Schweinepest, sondern der Bac. suisepticus.

Bongert-Berlin macht. darauf aufmerksam, daß Kälber

nach Verfiitterung von Reinkulturen des Mäusetyphusbazillus

nicht selten eine kruppöse Darmentzündung — ähnlich der von

Uhlenhuth beim Schweine gefundenen — akquirieren. Für

die Beurteilung der sekundären Rolle, welche jetzt der Bac.

suipestifer spielt, wäre es nicht unwichtig festzustellen, ob

durch Verfütterung des Bac. Typhi murium bei Ferkeln eine

kruppöse Darmentzündung hervorgerufen werden kann.

Mentor-Berlin richtet an den Vortragenden die Frage,

ob bei seinen Versuchen es als völlig ausgeschlossen gelten

könnte, daß die benützten Tiere nicht schon mit dem angeblich

saprophytischen Schweinebazillu's behaftet waren.

Fornet-Straßburg erinnert daran, daß es Levy und ihm

gelungen sei, den Paratyphusbazillus B aus der Hogcholera

Gruppe zu differenzieren. Ähnliche Arbeiten seien noch im

Gange.

Uhlenhuth äußert sich dahin, daß für die Schweinepest

die Aggressintheorie abgetan sei. Die von Bongert vorge

schlagenen Verfütterungsversuche des Bac. typhi murium an

Ferkel seien bereits im Gesundheitsamt vorgenommen worden,

aber mit negativem Erfolg. Der Bac. suipestifer ist nur ein

sekundärer Mikroorganismus, und der Bac. suisepticus wird auch

ein solcher sein.

J oest hält daran fest, daß die Schweineseuche eine be

sondere, selbständige, lediglich durch den Bac. suisepticus her

vorgerufene Seuche ist. (Fortsetzung folgt.)

Das bakteriologische Institut der westpreußischen

Landwirtschat'tskammer. *)

Von den unter tierärztlicher Leitung stehenden bakterio

logischen Instituten der preußischen Landwirtschaftskammern

nimmt das der westpreußischen Kammer dadurch eine ganz

eigenartige Stellung ein als dasselbe von einem —— Apotheker,

Herrn Gordan geleitet wird. Diese Tatsache verschweigt

der Direktor den in das Institut eintretenden Tierärzten wie

auch auf Anfrage hin dem Landwirtschaftsministerium ge

flissentlich und bezeichnet sich als „von Hause aus Bakteriologe

und Chemiker“. Seinem Beruf entsprechend richtet er sein

Streben nicht auf Forschung und auf die Aufklärung der Land

wirte, sondern auf Steigerung der Institutseinnahmen, weil sein

Mangel an Sachkenntnis vor der Kammer und den Landwirten

nur durch einen pekuniären Erfolg verdeckt werden kann. Die

Zahl der an dem seit etwa 2‘/;‚ Jahren bestehenden Institut

nacheinander angestellten Tierärzte beträgt nicht weniger als 4,

zeitweise war überhaupt keiner vorhanden; in dieser Zeit wurden

eben sämtliche tierärztlichen Arbeiten durch Herrn Apotheker

Gordan erledigt. Alle Bemühungen der angestellten Tierärzte,

das Institut auf eine höhere Stufe zu bringen, sind dank des

bereitwilligen Entgegenkommens der Landwirte immer von dem

besten, leider nicht dauernden Erfolg begleitet gewesen, weil eben

der Apotheker bestrebt sein muß, tierärztlichen Einfluß zu hemmen,

um nicht selbst in den Hintergrund gedrängt zu werden. Haben

*) Dieser Artikel war der Redaktion schon im Juni eingesandt

und enthält ein viel umfassenderes Material. Um seine Veröffent

lichung nicht länger zu verzögern, hat sich der Herr Autor zu einer

erheblichen Kürzung verstanden.

 

doch Landwirte schon oft die Nachteile dieses Systems an sich

selbst erfahren müssen und grellen der Kammer deswegen genug,

aber der Generalsekretär, Landesökonomierat Steinmeyer, ein

ebenso intelligenter wie tatkräftiger Mann — leider kein Freund

der Tierärzte — hält seine mächtige Hand über demselben,

Will doch Herr Gordan nicht schriftlich darauf verzichten,

tierärztliche Arbeiten auszuführen; er will zwar „versprechen“,

tierärztliche Arbeiten, Vorträge usw. dem angestellten Tierarzt

zu überlassen, aber dieses Versprechen nicht schriftlich geben!

Wohin das führt, lehrt ein Fall, in dem der Apotheker feststellt,

„daß ein Gutachten des Tierarztes betreffs Feststellung von

Rotlauf nicht zutreffend war“ und ihn „veranlassen will, sein

Gutachten zu ändern“. Wenn die große Masse der Landwirte

und das Landwirtschaftsministerium sich mit solchen wunderlichen

Zuständen zufrieden gibt, könnten ja schließlich auch die Tier-v

ärzte diese trefl‘liche Beratung der armen westpreußischen Land

wirte ruhig weiter wursteln lassen, aber es spielt doch auch

eine recht ernsthafte Sache mit hinein, welche die Tierärzte

nach der eigenen Aussage des Herrn Gordan schwer schädigt,

nämlich die Abgabe von Rotlaufkulturen an Laien, um dadurch

größere Mittel herauszuschlagen.

Das Höchster Rotlaufserum, welches er für 30 M. pro Liter

(Originalpreis 50 M.) bekommt, inklusive einer Umsatzbonifikation

sogar nur für.27 M. pro Liter, „vertreibt“ er an Tierärzte für

34,50 M., an die Landwirte für 40 M. Kleinere Mengen

Serum kosten sogar 5 Pf. pro ccm. Die Rotlaufkulturen, welche

Höchst gratis liefert, erhalten die Tierärzte pro 10 ccm für

15 Pf., die Laien für 25 Pf. Die Gesamteinnahme aus

Serum usw. belief sich 1906 auf etwa 60000 M. — Würde die

Absicht"vorliegen,"die"'ltotlanfirnpfungen‘zu fördern, so wäre es

am nächstliegendsten, zunächst die Serumpreise herabzusetzen,

‘ aber nein, die westpreußischen Landwirte müssen viel höhere

Preise bezahlen, als jede andere Kammer sie fordert; zudem

wird am Höchster Serum mehr verdient, als an jedem anderen

Rotlaufserum, und das ist Herrn Gordan die Hauptsache!

Den in das Institut eintretenden Tierärzten scheut er sich,

die Wahrheit gerade herauszusagen und deutet nur mystisch an:

„Sie werden aber auch sehen, mit welchen Schwierigkeiten die

Landwirte in einzelnen Teilen unserer Provinz wegen des Mangels

an Tierärzten (?) zu kämpfen haben, und wie unmöglich es ist,

vom grünen Tisch aus Bestimmungen zu treffen, die manchmal,

wenn die Viehzucht gefördert werden soll (‘9), kaum erfüllbar sind.“

Eine Beschwerde eines Kollegen wegen Lieferung von Rot

laufkulturen an einen Abdecker, veranlaßte den Polizeipräsidenten

zu einem Erlaß, wonach die Abgabe von Rotlaufkulturen außer

an Tierärzte nur an solche Landwirte erfolgen darf, welche

nachweislich ihre Schweine durch Tierärzte impfen

lassen oder sich selbst mit dem lmpfverfahren voll

ständig vertraut gemacht haben. Sogenannte Laienimpfer,

d. h. Nichtlandwirte, welche das Impfen gewerbsmäßig betreiben,

erhalten mithin keine Rotlaufkulturen.

Der Wortlaut und die Fassung dieser Verfügung ist keine

besonders glückliche: die ‘Definition „Laienimpfer“ ist viel zu

eng gefaßt; ein Laienimpfer kann doch sehr wohl gleichzeitig

Landwirt sein! Weiterhin besagt die Verfügung nicht, auf

welche Weise das „vollständig vertraut gemacht haben“ be

wiesen werden soll.

In Ostpreußen ordnet eine "erfiigung des Polizeipräsidenten

an, daß nur diejenigen Landwirte Rotlaufkulturen erhalten
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dürfen, welche durch das schriftliche Zeugnis eines Tierarztes

nachweisen können, daß sie mit dem Impfverfahren vertraut

sind. Diese ostpreußische Verfügung deckt sich auch mit den

Bundesratsvorschriften vom 9. Mai 1904, wonach das Impfen

mit Rotlaufkulturen den Tierärzten allein vorbehalten ist.

Nähme man an, daß jeder Landwirt mit dem Impfverfahren

vertraut ist, so wären ja die Bundesratsvorschriften überflüssig.

Herr Gordan weiß sehr wohl, daß das Wort „nachweislich“

sich auch auf das „vertraut gemacht haben“ beziehen soll, denn

auf eine Anfrage des Landrats des Kreises Tuchel erwiderte

er: „Wir liefern Rotlanfkulturen nur an solche Landwirte,

welche den Nachweis erbringen, daß sie mit dem Impfverfahren

vollständig vertraut sind.“

Leider entspricht diese Behauptung nicht der Wirklichkeit,

denn nach wie vor liefert Herr Gordan an jedermann

Rotlaufknlturen, darunter auch an notorische Laienimpfer. Ja,

auch nach Ostpreußen und Posen (l) werden Rotlaufkulturen

gesandt und jeder Sendung folgender Zettel beigefügt: „Laut

Verordnung des Kgl. Polizeipräsidenten zu Danzig vom

12. Mai 1907 dürfen Rotlaufkulturen nur an Landwirte

abgegeben werden, die ihre eigenen Schweine impfen und mit

dem Impfverfahren vollständig vertraut sind. Sogenannte

Laienimpfer, d. h. Nichtlandwirte, welche das Impfen ge

werbsmäßig betreiben, erhalten mithin keine Rotlaufkultnren.“

Warum Herr Gordan gerade diesen Wortlaut und Druck

gewählt hat, leuchtet wohl jedermann ohne weiteres ein! —

Eine Kontrolle der Geschäftsbücher des „Instituts“ durch einen

Sachverständigen würde ergeben, daß die Verfügung des

Polizeipräsidenten die Abgabe von Rotlaufkulturen in keiner

Weise eingeschränkt hat! -— : '

Überaus bedauerlich ist es weiterhin, daß es in Westpreußen

immer noch einige Tierärzte gibt, welche ihr Rotlaufserum usw.

von der westpreußischen Kammer beziehen. Diese Herren

hätten doch viel eher die Pflicht, das Prenzlauer Institut oder

ihre eigene Konsumgenossenschaft in Posen zu unterstützen als

das Geschäft des Herrn Gordan, der ihre wirtschaftlichen

Interessen schwer schädigtfi")

Dr. Jungklaus.

Pfuschererziehung.

In der Wochenschrift für Tierheilkunde und Viehzucht wird

darauf hingewiesen, daß der württembergische Abgeordnete

Elsas bei der Beratung des Etats der Tierärztlichen Hochschule

die Regierung ersucht habe, Einrichtungen zu treffen, um ge—

eigneten Persönlichkeiten eine Ausbildung in der Geburtshilfe

bei Haustieren zu geben, und daß dieser Antrag mit großer

Mehrheit angenommen worden ist, nachdem man nur die Bezug

nahme auf die Tierärztliche Hochschule hatte fallen lassen.

Eine ähnliche Anregung ist nach dem Tierärztlichen Zentral

blatt im niederösterreichischen Landtag gegeben worden, wo

zwei Abgeordnete die Regierung ersuchten, nach einem früheren

*) Wenn wir auch für die einzelnen Angaben dem Herrn Ver

fasser des Artikels die Verantwortung überlassen müssen, so sind

wir doch der Ansicht, daß der Betrieb dieses Institutes unter

keinen Umständen so weiter gehen kann. Von der Staatshehörde

ist zu fordern, daß dieses Institut endlich einer scharfen amtlichen

Kontrolle durch den Departementstierarzt unterworfen wird, wenn

ihm der Handel mit Impfstoffen nicht ganz verboten werden soll.

Die Redaktion.

 

Vorschlage des Tierarztes Reichl-Feldkirchen praktische Tier

helfer auszubilden, wobei der Laudesausschuß mit der weiteren

Verfolgung der Angelegenheit beauftragt wurde.

Derselbe Gegenstand ist in der zweiten hessischen Kammer

verhandelt worden, wie der Gießener Anzeiger vom 9. September

d. J. ausführlich berichtet. Hier hat der Abgeordnete Kühler,

unter Bezugnahme auf das Vorgehen in Württemberg, den

Antrag gestellt: Die großherzogliche Regierung solle ersucht

werden, 1. geeignet erscheinende praktische Tierärzte, die nach.

weisbar eine genügende praktische Erfahrung gemacht haben,

mit der Ausbildung von Laiengeburtshelfern bei Haustieren auf

Antrag von Gemeinden zu beauftragen, 2.hierzu eine entsprechende

Staatsunterstützung zu gewähren, 3. eine geeignete Instruktion

für Ausbildung, Honorierung und Haftpflicht der Laiengeburts

helfer ausarbeiten und den Gemeinden zur Verfügung stellen zu

lassen. —— In der Begründung dieses Antrages hat der Ab

geordnete sich bemüht, dem Widerstreben der Tierärzte, welches

er voraussieht, vorzubeugen. Er sagte folgendes: „Es ist ein

Lehrinstitut nötig, um Leute auszubilden, damit sie den Geburts

akt richtig beurteilen, sachgemäße Hilfe bringen können und

auch den Besitzer zur richtigen Zeit aufmerksam machen, daß

er im gegebenen Falle einen Tierarzt zu Rate zieht. Die

Anstalt sollte ein Wanderinstitut sein derart, daß in dem Ort

Unterricht erteilt wird, in dessen Umgegend sich eine Anzahl

Schüler melden. Die Kurse würden in den Wintermonaten ab

zuhalten sein; in den Sommermonaten müßte der \Vanderlehrer

allgemeinverständliche Vorträge über Geburtshilfe und rasch

verlaufende Krankheiten halten. Der Viehbesitzer soll in

den Stand gesetzt werden, die Gefahren der rasch verlaufenden

Krankheiten zu erkennen, um dann möglichst schnell tieriirztliche

Hilfe anzurufen. Dabei ist an das Kalbefieber zu erinnern, wo

frühzeitige tierärztliche Hilfe jetzt fast ausnahmslos Rettung .

ermöglicht, während sonst das Tier zugrunde geht. Für das

Gedeihen der Anstalt kommt es ausschließlich auf die ausführende

Person an. Freilich dürften sich nur wenige Tierärzte dazu

bereit finden, denn sie glauben, es könnte ihnen ein Nachteil

daraus erwachsen. Dies ist jedoch nicht der Fall; denn es soll

der Viehbesitzer durch den Geburtshelfer veranlaßt werden, bei

jeder Erkrankung den Tierarzt zuzuziehen, und die Quacksalberei

auf dem Lande soll möglichst abgeschafft werden. Weit entfernt

davon, der tierärztlichen Praxis zu schaden, ja sie auszuschalten,

bezweckt dieser Antrag vielmehr, den Tierarzt mehr als seither

dem Vertrauen des Landmanus durch die sachverständige Laien

hilfe näher zu bringen.“

Das klingt alles ganz schön, und es soll auch nicht be

zweifelt werden, daß Herr Abgeordneter Köhler tatsächlich

diesen Zweck im Auge hat. Aber es ist zu fürchten, daß in

der Praxis die Sache sich ganz anders stellen würde, sowohl bei

den Laiengeburtshelfern, die nichts weniger tun würden als zu

tierärztlicher Hilfe raten, wie auch bei der großen Menge von

Landwirten, die weniger intelligent oder weniger von der

Nützlichkeit tierärztlicherHilfe überzeugt sind als derAbgeordnete

Kühler. Jedenfalls erwächst aber angesichts der Tat

sache, daß dieses gleichartige Bestreben allenthalben

Boden gewinnt, der tierärztlichen Standesvertretung

die Aufgabe, jener Bewegung die ernsteste Aufmerk

samkeit zu widmen, da sie mit einem bloßen Achsel

zucken nicht abzutun sein dürfte.

Schmaltz.
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Fünfzigjiihrige Jubiläen.

Die seltene Feier 50jähriger Militärdienstzeit hat am

4. Oktober Korpsstabsveterinär Albert Thietz in Magdeburg

begehen können. Der Jubilar ist 1838 geboren und 1857 beim

jetzigen Leib-Garde-Husaren-Regiment eingetreten. Er ist 1863

Unterroßarzt, 1874 Oberroßarzt und 1889 Korpsroßarzt zu

nächst beim 14., später beim 4. Armeekorps geworden. Im

Feldzuge von 1870 hat er sich das Eiserne Kreuz erworben.

Zu seinem Jubiläum wurde ihm der Kronenorden III. Klasse

verliehen.

Am 6. Oktober d. Js. feierte Tierarzt A. Restle in Wald

(Hohenzollern) sein 50 jähriges Jubiläum als Tierarzt von Wald.

Der Tag wurde von der Gemeinde und den Bezirkseingesessenen

als Festtag gefeiert. Von Sr. Majestät dem König erhielt

Restle den Kronenorden 4. K1. mit der Zahl 50. Veterinärrat

Deigendesch überbrachte die Glückwünsche der Tierärzte

Hohenzollerns mit einem Geschenke. Die Bezirkseingesessenen

sowohl wie seine Freunde aus Baden und Württemberg wett

eiferten in der Ehrung des Jubilars. Das Fest zeigte, wie

hochangesehen Restle in seinem Bezirke ist. Möge er noch

lange seines Amtes walten.

Am 13. d. M. feierte Oberveterinär a. D. Mihr zu Pfeifen

dorf b. Koblenz den 50. Jahrestag seiner tierärztlichen Appro

bation. Aus diesem Anlaß versammelten sich die rheinischen

Kollegen in Koblenz zu einem Festessen und überreichten dem

Jubilar einen prachtvollen Pokal.

' Aus Erfurt.

Der Redaktion ist ein Vertragsentwurf des Artilleriedepots zu

Erfurt übermittelt werden, welcher die tierärztliche Behandlung und

die_lnetandhaltung des‘ Huf_beschlages bei den fünf Dienstpferden
zum Gegenstand hat.’ ‘Äusmder"an sich eigenartigen Zusammen‘—

fassung der tierärztlichen Behandlung und des Hufbeschlages scheint

hervorzugehen, daß dieser Vertrag mit einem Tierarzt geschlossen

werden soll. Um so auffälliger ist es, daß unter den Bedingungen

sich folgender Satz befindet: „Bei Meinungsverschiedenheiten über

die Ausführung des Hufbeschlages entscheidet eine aus Artillerie

offizieren der Garnison gebildete Kommission.“ — Sollte sich ein

Tierarzt finden, der auf diesen Vertrag eingeht?! S.

Dr. ]uris canonlcl.

_ Bezugnehmend auf die Mitteilung des Herrn Dr. Bundle möchte

ich mitteilen, daß die Kleriker nicht nötig haben, immer die weite

Reise nach Rom zu machen, es sei dann, sie seien auf der Pilger—

reise begrifien. Das Collegium Dominicanum in Freiburg im Ücht

lande, das Collegium societ. Jesu in Innsbruck stehen zur Auswahl

bereit; etwaige Vorübungen können in Feldkirch in Vorarlberg

schon gemacht werden. Den uns gewordenen Mitteilungen zufolge

ist lediglich das Königreich Sachsen gegen Freiburg scharf, das

bekanntlich vollständig frei für alle Studenten in monetärem Sinne

ist. Wie erinnerlich, veröffentlichte die Leipziger Universität vor

einigen Jahren einen geharnischtcn Protest gegen die Hochschule in

Freiburg im Üchtlande. Dr. G.

Protokoll der 47. General-Versammlung des

Vereins der Tierärzte des Regierungsbezirks Wiesbaden

am 4. Mai 1907 im Rhein-Hotel zu Wiesbaden.

Anwesend sind: Veterinärrat Dr. Augstein-Wiesbaden,

Veterinärrat Emmerich—Weilburg, Tierarzt Ochs-Erbenheim, Tier

arzt Wagner-Frankfurt a. M.‚ Tierarzt Nöll-Kirberg, Tierarzt

Dr. Müller-Biebrich, Schlachtbofdirektor Gerharz-Limburg, Kreis

tierarzt Wenzel-Limburg, Schlachthofdirektor Luft-Homburg v. d. H.,

Kreistierarzt He ckelmann-Rennerod, Kreistierarzt Werner-Diez,

Schlachthofdirektor Dr. Voirin-Elberfeld, Kreistierarzt Schlichte

Usingen, Kreistierarzt Dr. J ehrke-St. Goarshausen, Tierarzt Merz

Oberlahnstein, Kreistierarzt Dr. Th oms-Frankfurt a. M., Kreistierarzt

 

l’itz-Eltville, Tierarzt v. Sande-Frankfurt a. M., Tierarzt Meyer

Wiesbaden, Tierarzt Grätz-Frankfurt a. M., Tierarzt Braun-Nassau,

Kreistierarzt S im m e rm a c h e r -Langenschvvalbach.

Pünktlich um '/‚1‘.2 Uhr eröffnet der Vorsitzende die Versamm

lung und richtet zunächst herzliche Worte der Begrüßung an die

erschienenen Gäste, die Herren Veterinärrat a. D. Rickmann-Höchst,

Veterinärrat Collmann-Hanau, Oberstabsveteriniir Höhnke-Darm

stadt, Stabsveterinär Schneider-Darmstadt, Dr. Burow-Halle a. S.

und Dr. Neumark-Frankfurt a. M. Begrüßungsschreiben sind ein

gegangen von den Herren Korpsstabsveterinär Beck-Frankfurt a. M.,

Prof. Dr. Casper-Breslau‚ Prof. Gmeiner-Gießen u. a. m.

In die Tagesordnung eintretend, gedachte der Vorsitzende zu

nächst mit warmen Abschiedsworten des scheidenden Vorstands

mitgliedes, Herrn Schlachtbofdirektor Dr. Voirin, der durch Über

nahme seiner neuen Stellung in Elberfeld gezwungen ist, sein Amt

als Kassierer niederzulegen. Der Vorsitzende sprach dem scheiden

den Kollegen den herzlichen Dank der Vereinsmitgliedsr für die

langjährige mustergültige Führung der Kassengescbäfte aus und

überreichte ihm als sichtbares Zeichen des Dankes eine mit Wid

mung versehene Wein-Karaffe, mit dem Wunsche, daß dieselbe ihn

bei noch manchem guten Trunk an seine Wiesbadener Kollegen er

innern möchte. Auf Antrag von Veterinärrat Emmerich-Weilburg

wurde der Scheidende zum Ehrenmitglied des Vereins ernannt.

Herr Dr. Voirin dankte mit bewegten Worten für diese Ehrung

und betonte, daß er auch in der Ferne den regsten Anteil an dem

Verein nehmen werde und, so oft es ihm seine Zeit erlaube, die

Versammlungen besuchen würde.

Bei der hierauf vorgenommenen Vorstandswahl wurden gewählt:

Veterinärrat Dr. Augstein-Wiesbaden als Vorsitzender, Kreistier

arzt Simmermacher-Langenschwalbach als Schriftführer und

Tierarzt v. Sande-Frankfurt a. M. als Kassierer.

Alsdann erteilte der Vorsitzende das Wort Herrn Kreistierarzt

Wenzel-Limburg zu seinem Referat über die Bekämpfung der

Schweineseuchen. Redner besprach in eingehender vergleichender

Weise die früheren und die derzeitigen veterinärpolizeilichen Maß

regeln zur Bekämpfung der verschiedenen Seuchen der Schweine

und bezeichnete es als Fortschritt, daß nunmehr namentlich die

Schweineseuche nur dann zu bekämpfen ist, wenn sie in wirklich

gefahrvoller und verlustbringender Weise auftritt. In erster Linie

die Bekämpfung der chronischen Schweineseuche in jeder Form

habe früher eine Unmenge von Arbeit und Schwierigkeiten hervor

gerufen, die in dem Tilgungsresultat häufig eine ausreichende Be

wertung nicht fanden. Der Unwille der Großbesitzer und der

Klcinbauern über die Zwangsmaßregeln bei den leichten Formen

der chronischen Schweineseuche habe sich denn auch vielfach in

aller Schärfe gegen die Veterinärbeamten geäußert. Die jetzige

Bekitmpfungsform müsse dagegen als ausreichend und zweckent

sprechend angesehen werden, vor allem, wenn erst die zu erwar

tende Händlerkontrolle in Wirksamkeit trete. Nach Besprechung

der Belehrungsvorschriften für die Fleischbeschauer bezüglich der

neuen Verfügung äußerte sich Redner zum Schluß noch über das

Desinfektionsverfahren bei den verschiedenen Seuchen der Schweine,

sowie über die vorgeschriebene Kontrolle der Desinfektion. Reicher

Beifall dankte dem Vortragenden für sein ausgezeichnetes Referat,

an das sich eine lebhafte Diskussion anschloß, an welcher sich u. a.

die Herren Rickmann-Höchst, Emmerich-Weilburg, Dr.Thoms

Frankfurt und Dr. J ehrke-St. Goarshausen beteiligten. Der als

Gast anwesende Leiter des Merckschen Laboratoriums in Halle —

Dr. Burow — stellte ein neues Impfverfahren gegen Schweine

seuche in Aussicht, mit welchem er sehr gute Erfolge erzielt habe.

Alle Redner, denen sich noch Tierarzt v. Sande-Frankfurt

(Ganssches Institut) anschloß, warnten eindringlich vor einer Ver

nachlässigung oder Geringschätzung der chronischen Form der

Schweineseuche, die zweifellos einen sehr erheblichen Schaden so

wohl in der Schweinezucht wie auch in der Schweinehaltung an

richte, dessen Höhe zurzeit jedenfalls unterschätzt würde.

Punkt 3 der Tagesordnung — Mitteilungen aus der Praxis —

brachte eine interessante Besprechung über Jodipin. Stabsveterinär

Schneider-Darmstadt hat in einem Falle von hochgradiger

Dümpfigkeit sehr gute Erfolge erzielt; bei einem weiteren Falle

des gleichen Leidens ließ das Mittel jedoch im Stich und es trat
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nur eine unerwünschte Anschwellung der Injektionsstelle ein.Dr. Thoms-Frankfurt glaubt die gute Wirkung des Jodipins bei

Dämpfigkeit auf Fülle von kardialer Dämpfigkeit beschränken zu j

müssen; in ähnlichem Sinne spricht sich Oberstabsveterinär Höhnke- ‘

Darmstadt aus, welcher zur leichteren Injektionsfähigkeit das ‘

Jodipin mit ‘I3 Aether. sulfur. vermischt. Kreistierarzt Schlichte- l

Usingen ist kein Freund des Jodipins bei Dämpfigkeit; er hat ‚

zwar anfängliche Besserung erreicht, aber nach kurzer Zeit war |

das Leiden wie zuvor. Dieselbe Ansicht vertritt Emmerich- }

Weilburg, der jedoch bei Aktinomykose des Rindviehs gute Erfolge l

mit subkutaner Anwendung des Mittels erzielt hat. f

Bei Punkt 4 der Tagesordnung -—- Anträge und Wünsche —‘wurde als Ort der Herbstversammlung Limburg gewählt. Weiterhin ‘

wird beschlossen, die nicht gezahlten Jahresbeiträge am Schlusse !

des Kalenderjahres durch Nachnahme einzuziehen; Mitglieder, die ;

zwei Jahre mit ihren Zahlungen im Rückstand geblieben sind, l

werden in der Folge aus dem Verein ausgeschlossen. |

Nach Schluß der Versammlung vereinte ein gemeinsames

Mittagsmahl, an dem sich dankenswerterweise auch eine größere

Anzahl Damen beteiligte, die Vereinsmitglieder mit ihren Gästen.

Ernste und heitere Toasts wurden gehalten und mit herzlichen

Worten nochmals unseres nunmehrigen Ehrenmitgliedes Dr. Voirin

und seiner Frau Gemahlin gedacht, deren Dank ausklang in ein

ewiges vivat, floreat, crescat unseres Vereins. Nach Schluß des

Mahles wurde ein Spaziergang durch Wiesbaden unternommen und

in den prächtigen Räumen des Palasthotels unter den Klängen

einer Zigeunerkapelle noch manches Stündchen verplaudert. Der

für den anderen Tag in Aussicht genommene Ausflug nach

Epstein i. Th. mußte wegen des rühmlichst bekannten „Sommer

wetter 1907“ leider ausfallen.

Der Schriftführer: Simmermaeher.

'l'lsrirztllchs Gesellschaft zu Berlin.

Einladung zur Sitzung am Montag, den 21. Oktober 1907,

. Tagesordnung:

1. Vereinsangelegenheiten.

2. Vortrag des Herrn Prof. Dr. Eberlein. Thema vorbehalten.

3. Bericht über den XIV. Internationalen Kongreß für Hygiene

und Demographie.

4. Mitteilungen aus der Praxis.

Kollegen als Gäste willkommen.

Der Vorstand.

I. A.: Bongert, stellvertr. Schriftführer.

Wolffsches Stipendium.

An einen Studierenden der Veteriniirmedizin ist am 2. Januar 1908

für zwei Semester ein Stipendium von 300 M. zu vergeben.

Berücksichtiguüg finden nur solche Studierende, die das

Abiturientenexamen auf einem Gymnasium oder Realgymnasium

abgelegt und sich moralisch gut geführt haben.

Bei der Verteilung kommen vorzugsweise Studierende in Betracht:

a) die eine Blutsverwandtschaft mit der Familie des Stifters

nachzuweisen vermögen;

b) Nachkommen folgender Freunde des Stifters:

l. des in Göhren auf Rügen verstorbenen Hotelbesitzers

Borgmeier,

2. des zuWusterhausen geborenen Rentiere OttoGericke,

3. des zu Finkenstein (Westpr.) geborenen Chemikers

Wilhelm Lindner,

4. des zu (Jalcar geborenen und verstorbenen Tierarztes

Gustav Sichert;

c) Söhne von Tierärzten.

Den bis zum 15. Dezember d. Js. an den Vorstand, z. H. des

Vorsitzenden, Geheimen Regierungsrates Professor Dr. Schütz,

 

Luisenstraße 56, oinzureichenden Bewerbungsgesuchen sind bei- i ‚

zufügen: l

_äatbeglaubigte Abschrift des Maturitätszeugnisses,
 

b) obrigkeitliches Führungszeugnis,

c) vorkommendenfalls der Nachweis der Zugehörigkeit zu den

vorher unter a bis c bezeichneten Kategorien.

Bücheranzeigen und Kritiken.

Chirurgische Dlsgnostlk der‘ Krankheiten des Pferdes von Prof.

Br. med. Eugen Fröhner. Zweite verbesserte Auflage mit 28 Ab

‘ bildungen. Verlag von Ferd. Enke-Stuttgart 1907. Pr. geh. M. 3.——.

Die Diagnostik, obwohl nur für Studierende berechnet, bietet

aucb dem bereits in die Praxis eingetretenen Tierarzt ein sehr will—

kommenes Unterstützungsmittel bei Feststellung der äußeren Krank

heiten des Pferdes. Kurz und ‘dabei doch umfassend in der Be

handlung des Stoffes ermöglicht das gefällige Werkchen eine schnelle

Orientierung in den mannigfaltigen Untersuchungsmethoden und

unter der großen Zahl der chirurgischen Leiden, welche an den

einzelnen Organen vorkommen können.

Dem noch der Erfahrung entbehrenden jungen „Anfänger“ ist

die Diagnostik als ein äußerst schätzbarer zuverlässiger Ratgeber

zu empfehlen, u. a. besonders geeignet, durch das Labyrinth der

Lahmheiten hindurchzugeleiten und vor Fehldiagnosen zu schützen.

Schließlich kann auch der routinierte Praktiker, der gewohnt

ist, die Diagnosen sozusagen aus dem Ärmel zu schütteln, aus dem

vielseitigen Inhalt des Buches‘ mancherlei Nutzen ziehen.

Es muß selbst dem Tierarzt, der in andauernd hastender Berufs

tätigkeit eine gewisse Scheu verspürt, sich in fachwissenschaft

lichen Werken zu vertiefen, ein Vergnügen sein, gelegentlich das

Buch zur Hand zu nehmen. Diese und jene im Laufe der Zeit ent

standene Lücke füllt sich bei der Lektüre über den Gang der

Untersuchung, über die Erklärung und graduelle Bedeutung der ge

fundenen Symptome, über die Anwendung verschiedener Behandlungs

methoden usw. mühelos wieder aus. Gleichzeitig wird die günstige

Gelegenheit geboten, die aus den neuen Fortschritten der Wissen

schaft gewonnene Vervollkommnung der chirurgischen Diagnostik

kennen zu lernen. Peter.

Personalien.

Auszelchnunqen: Dem bisherigen Vorsteher der Veterinärabteilung

im Kaiserlichen Gesundheitsamt Geheimen Regierungsrat Professor

Dr. hon. caus. Röckl wurde der Kgl. preußische Rote Adlerorden

III. Klasse mit der Schleife verliehen.

Ernennungen: Wissenschaftliche Stellen: Tierarzt Willy

Lieber! aus Goldberg in Meckl. zum Assistenten an der Klinik für

kleinere Haustiere der Tierärztlichen Hochschule Hannover.

Veterinärbeamte: Tierarzt Georg Bohrt definitiv zum Kreistierarzt

in Jork. — Schlachthofverwaltung: Tierarzt Dr. Arlolfßitlerich

zum Schlachthoftierarzt in Mannheim. — Verabschiedung: Bezirks

tierarzt Karl Hauck-Ochsenfurt wegen Krankheit auf sein Ansuchen

in den dauernden Ruhestand versetzt.

Niederlassungen: Die Tierärzte A. Braun in Solingen, Ileinr-irh

Hillenbrand-Mannheim in Hockenheim, Kurt Scholz in Landeshut

i. Sphles., Adolf Zimmermann in Appenweier. — Verzogen: Prof.

extra-ord. Dr. Schneidemühl-Kisl nach Berlin, die Tierärzte Drcisörner

Wiedensahl nach Stadthagen, A... Kaeser-Walldort' nach Heidelberg

(Bergheimerstr. 14), Theodor Pfetten-Rentschkau nach Oberaudorf

(Oberbayern), Schlachthoftierarzt Wenncr-Gelsenkirchen als solcher

nach Mülheim a. Rhein, R. Willce von Cassel-Wilhelmshöhe nach

Straßburg i. E. (Guttengasse 201).

In der Armee: Oberveterinitr Sckullx im Bus-Regt. Nr. 12 end

gültig wiederangestellt.

Vakanzen.

(Vgl. Nr. 40.)
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In halt: Richter: Über ansteckenden Scheidenkatarrh der Rinder. — Referate: Friis: Erfahrungen mit Druse—Heilserum Jeß

l’iorkowski. — Ostertag und Zuntz: Studium über die Lecksucht der Rinder. -- Eberle: Untersuchungen über Sporulation

der lililzbrandkeime und ihre Bedeutung für die Nachprüfung der Milzbranddiagnose. — Yakimoff: Über Trypanosoma Lewisi

und seine Verbreitung in St. Petersburg. — Marcone: Dermatosis beim Hunde, verursacht durch Sporozoen. — Wirth: Ein

Fall abdominellcr Pulsation bei Hämoglobinämie. —. Melanom beim Rind. —— Miller: Perforierende Bauchwunde. —- Tages

geschlchte: Bericht über die 79. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte, Dresden 1907. (Fortsetzung und Schluß) —

Pauschalierung? — Tierärzte für Deutsch-Ostafrika. — Prinz Friedrich Wilhelm bei den Kreistierärzten. — Von der Frühjahrs

versammlung des Tierärztlichen Vereins für die Provinz Brandenburg. ‚— Verschiedenes. — Zu meinem Artikel „Mißstände“. —

Verschiedenes. — Personalien. -— Vakanzen.

 

Uher ansteckenden Scheidenkatarrh der Rinder.

Vortrag, gehalten auf der 79. Versammlung deutscher Naturforscher

und Ärzte von Prof Dr. Richter-Dresden.

Meine Herren! Das Thema meines Vortrages habe ich

über ansteckenden Scheidenkatarrh gewählt, um damit aus

zudrücken. daß ich die Absicht hatte, gewisse, bei Ausübung

der Praxis gemachte Erfahrungen vorzutragen. Ich erblicke

meine Aufgabe nicht etwa in einer Schilderung der ja hinlänglich

bekannten Symptome des ansteckenden Scheidenkatarrhs, sondern

möchte nur praktisch wichtig erscheinende Seiten beleuchten

und durch meine Untersuchungen einen Beitrag liefern. Es

kam mir in erster Linie darauf an, die Heilerfolge zu

kontrollieren, in denen für den Praktiker naturgemäß der

Hauptwert liegt.

Nach dieser Richtung möchte ich zunächst einige Literatur

angaben über die Behandlungszeit anführen. Friedberger

und Fröhnefl) schreiben: „Der ansteckende Scheidenkatarrh

ist ein schwer heilbares Leiden. Am besten haben sich Ans

spülungen der Scheide mit Kreolin, Lysol, Bacillol mit nach

folgender Tamponade der Scheide (1 °/„„ Ichtharganlösung) be

währt; die Krankheit ist so nach zwei bis drei Wochen heilbar.“

Hutyra-Marek") sagen vom Erfolg einer Desinfektion und

Ausspülung der Geschlechtsteile mit nachfolgender Tamponade

mit 1/2 proz. Höllenstein- oder 2proz. Mischsäurelösung täglich

zweimal: „Bei einer solchen Behandlung pflegt die Heilung in

drei bis fünf Wochen einzutreten.“ Und M0l180113) ist der

Ansicht, daß die Behandlung mehrere Wochen fortgesetzt werden

maß. — Nach diesen in den Lehrbüchern niedergelegten An

schauungen genügt also in der Regel eine Zeit von mehreren

Wochen, von 2—3—5 Wochen, um bei geeigneter Behandlung

und Sorgfalt den Scheidenkatrrh zu heilen. Aus den Reihen

der Praktiker seien einige weniger günstige Ansichten wieder

gegeben. So äußert sich Pietsch‘): „Die Behandlung erfolgte

nicht nach den jetzt üblichen Methoden mit Bacillol oder

 

Ichthargan. Stets wurde dabei die Erfahrung gemacht, daß die

Seuche sich leicht direkt oder indirekt weiterverbreitet, einer

Behandlung aber oft zähe und lange widersteht.“ Ähnlich

lautet Haubolds“) Auslassung über diesen Punkt: „Die Be

handlung gestaltete sich umständlich und bei der Hartnäckigkeit

des Leidens langwierig.“ Pöschel") tritt für das Ritzersche

Behandlungsverfahren mit Bacillolsalbekapseln ein; er schließt

seinen Artikel mit den Worten: „Die Behandlung des Scheiden

katarrhs wurde von mir nach den Angaben Ritzers ausgeführt;

doch sei bemerkt, daß es nach meinen Erfahrungen ratsam er

scheint, noch einige Wochen auch über die vorgeschriebene

Behandlungszeit hinaus wöchentlich einmal je eine Kapsel ein

zuführen.“ Pöschel ist demnach der Ansicht, daß man gut

tut, über sechs Wochen hinaus zu behandeln.

Diese Literaturangaben ließen sich leicht stark vermehren.

Ich wollte mir nun selbst auf Grund eigener, genau kontrollierter

Versuche ein Bild über die Behandlungszeit bei ansteckendem

Scheidenkatarrh machen und habe zu diesem Zwecke das zur

zeit sich eines besonders guten Rufes erfreuende Bacillol in

Salbenform, sei es in Kapseln, sei es mit der Spritze nach

Räbiger verwendet. Ich legte Wert darauf, tunlichst nur

ein Medikament zu gebrauchen, um möglichst klar zu sehen.

Einige Abweichungen in der Behandlung werde ich zu be

rühren haben.

Ehe ich auf meine Versuche näher eingebe, möchte ich

meinen Standpunkt in der Frage des ansteckenden Scheiden

katarrhs kurz klarstellen. Ich halte das Vorkommen des an

steckenden Scheidenkatarrhs für erwiesen und feststehend und

bin ferner der Überzeugung, daß der ansteckende Scheiden

katarrh üble Folgen in Gestalt von Nichtaufnehmen, Abortus

und Retentio secundinarum im Gefolge haben kann. — Bei der

Beurteilung von Heilerfolgen ist es notwendig zu erklären, was

als Heilung angesehen wird, hierbei muß ein praktisch ver

wertbarer Standpunkt entscheidend sein. Ich halte eine Kuh
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dann für geheilt, wenn alle Entziindungserscheimmgen gewichen

sind, also keine entzündliche Rötung und Schwellung mehr vor

handen ist und keine Sekretion seitens der Scheidenschleimhaut

mehr stattfindet, die Schleimhant also normalerweise matt

rosa aussieht. Besonders wichtig ist bekanntermaßen die Beur

teilung der Knötchen, der geschwollenen Lymphfollikel. Gewiß

ist zuzugeben, daß die geschwollenen Lymphfollikel auch bei

sonst normal aussehender Scheidenschleimhaut Brutstätten für

den Ansteckungsstotf sein können, wir wissen aber auch, daß

die Knötchen nach völligem Abheilen des Scheidenkatarrhs noch

lange bestehen bleiben können, wie Thoms") neuerdings

nachgewiesen hat. Und so bezeichne ich praktisch ein Tier

auch dann als geheilt, wenn noch Knötchen hellfarbigcr Art

in die sonst normal sich darbietende Scheidenschleimhaut ein

gelagert sind.

' Ich gehe nunmehr über zur Schilderung der Krankheits

berichte der einzelnen Bestände, die ich in der ambulatorischen

Klinik behandelt habe; ich benenne sie einfach als Bestand 1,

2, 3 bis 12 und werde sie chronologisch so wie ich zur ersten

Untersuchung zugezogen werden bin, abhandeln.

Bestand (F. in B.) hatte unter großen züchterischen

Verlusten zu leiden, was zur Untersuchung am 5. Dezember 1906

führte. Es wurde zunächst folgendes festgestellt: in der Zeit

vom 1. März bis 5. Dezember 1906 hatten 29 Geburten statt

gefunden, von diesen waren etwa ein Drittel Fehlgeburten ge

wesen, nämlich 9; ferner hatten außer den Kühen, welche ge

worfen hatten, fast alle, die normal gekalbt hatten, an Reteutio

secundinarum gelitten; weiterhin waren von 14 zugelassenen

Kühen nur vier trächtig geworden. — Die am 5. Dezember

vorgenommene Untersuchung der 35 Kühe und Kalben ergab

daß 33 = 94,3 Proz. an Scheidenkatarrh litten.

Wie in allen Beständen, so leitete auch hier eine gründ

liche Stalldesinfektion die Behandlung ein; der ganze Stall

wurde mit Sodalauge aufgescheuert, getiincht und desinfiziert.

Wöchentlich wurden dann die hinteren Teile der Standplätze,

die Abfiußrinnen sowie die Stallgänge mit heißer Sodalauge ge

scheuert und mit Kreolinwasser desinfiziert. Die männlichen

Tiere wurden stets sorglich eben so oft wie die weiblichen nach

äußerer Desinfektion durch Einschieben von Bacillolsalbekapseln

oder Stücken der bekannten Salbenstangen (aus den Hamburger

Bacillolwerken) behandelt. Bei den weiblichen Rindern wurden

vor jedesmaliger Behandlung die äußeren Geschlechtsteile sowie

die Unterseite des Schwanzes gründlich desinfiziert. — Die

Therapie selbst, die sich auch in den übrigen Beständen in der

Regel auf alle Stallinsassen erstreckte, bestand in Bestand 1

im Einführen von Bacillolsalbekapseln und zwar in der ersten

Woche mit eintägigen Pansen, dann zweimal wöchentlich. ——

Was zunächst die Beeinflussung des Scheidenkatarrhs

selbst angeht, so sei folgendes berichtet:

Am 28. Dezember, 15. Januar und 6. Februar 1907

konnte bei Revision des Gesamtbestandes nur teilweise Besserung

bei verschiedenen Tieren konstatiert werden, und am 13. Februar

waren noch alle 33 Kühe und Kalben krank, es war also

durch neun Wochen lange, gewissenhafte Behandlung

noch keine einzige Heilung erzielt werden! — Die Be

handlung wurde nun nach dem bekannten Spritzenverfahren nach

Räbiger fortgesetzt, worauf am 8. April, also nach im ganzen

vier Monaten, von den noch vorhandenen 34 Tieren (eine

besonders kranke Kuh war inzwischen verkauft werden) noch

 

 

22 krank waren, während zehn geheilt mithin 12 gesunde Tiere

vorhanden waren. — Die Therapie wurde geändert; die Kranken

wurden allein weiterbehandelt und zwar mit Ichtharganlösung

(1:1000,0) durch tägliches Einlegen eines Tampons. Hiernach

waren nach weiteren sechs Wochen, am 21.Mai, nur noch fünf

Kühe krank. Von diesen wurde ein mit Metritis behaftetes

Tier verkauft, die übrigen vier mit Ichthargan weiter behandelt.

(Sechs neueingestellte Kühe wurden gesund befunden.) Nach

weiteren 6‘/‚ Wochen, am 5. Juli, waren diese vier Tiere noch

krank; bei der Untersuchung der übrigen Tiere wurden noch

zehn andere als krank erkannt. — Die Behandlung wurde ab

gebrochen, um im Herbst auf meinen Vorschlag wieder auf

genommen zu werden.

Das Resultat war bezüglich des Scheidenkatarrhs zusammen

gefaßt folgendes:

Nach neun Wochen Behandlung mit Bacillolsalbe

keine Heilung.

Nach vier Monaten Behandlung mit Bacillolsalbe von

32 Kranken geheilt 10=31,25 Proz.

Nach weiterer sechswöchentlicher Behandlung mit Ichthargan,

nach insgesamt 5‘/, Monaten, waren von 32 Kranken geheilt 27

= 84,4 Proz. Vier Tiere oder 12,5 Proz. widerstanden selbst einer

viermonatlichen Bacillol- und einer dreimonatlichen Ichthargan

behandlung. ~

Die im Bestande herrschenden übeln Begleiterschei

nungen verhielten sich folgendermaßen: nach 14 tägiger Be

handlung verkalbten zwei Kühe. Innerhalb der ersten 9 Wochen

wurden 7 Kühe zugelassen, von denen nur ein Tier wieder

rinderte. Vom 13. Februar (9 Wochen nach dem Behandlungs

anfang) bis zum 21.Mai haben 7 Kühe normal gekalbt und

sich normal gereinigt; 4 weitere Kühe rinderten und haben

aufgenommen. Ende Juli — etwa zwei Monate nach dem Auf

hören der Behandlung — haben zwei Tiere verkalbt; eins

davon litt stark an Scheidenkatarrh, bei dem anderen ist der

Abortus unter Umständen ein traumatischer gewesen, hervor

gerufen durch Stoß seitens der unruhigen Nachbarkuh.

14 Tage nach Beginn der Behandlung sind somit die

letzten üblen Folgen des Scheidenkatarrhs (zwei Ver

kalbungen) gesehen worden. In der Folgezeit haben 7 Kühe

normal gekalbt und sich normal gereinigt, von 11 zugelassenen

Kühen hat nur eine wieder gerindert. Erst etwa zwei

Monate nach Aufhören der Behandlung traten wieder

zwei Fälle von Verkalben auf. —- Dieser therapeutische

Versuch 1 beweist die Hartnäckigkeit des lokalen Leidens auf

der einen Seite, auf der anderen die günstige Beeinflussung der

Begleiterscheinungen.

Bestand II (P. in O.) wurde am 5. Dezember 1906 ge

legentlich untersucht. Von 16 Kühen waren 16 krank = 100 Proz.

Die Behandlung bestand in Desinfektionen des Stalles und der

Geschlechtsteile (wie oben) sowie im Einführen Bengenscher

Vaginalkugeln zweimal wöchentlich. Üble Folgen waren nicht be

sonders hervorgetreten. Am 22. Dezember 1906 und 21. Januar

1907 ergaben die Revisionen teilweise Besserung, jedoch waren

selbst am 7. Februar, nach 9wöchentlicher Behandlung

noch alle 16 Tiere krank. Vom 21. Februar wurden die Tiere

mit Bacillolkapseln (aus Hamburg) behandelt, allerdings etwas

unregelmäßig. Eine Kontrolle am 13. Mai ergab, daß durch

nunmehr reichlich 5monatliche Therapie mn 15 noch vor

handenen Kühen (eine war wegen Metritis verkauft werden)



24. Oktober 1907. 769BERLINER TIERÄRZTLICHE WOCHENSCHRIFT.
 

7 = 46,7 Proz. geheilt waren. — Das Gesamtresnltat war

demnach:nach9wöchentlicherBehandlung keine Heilung,

nach ca. 5monatlicher Behandlung von 15 kranken ge

heilt 7 = 46,7 Proz.

Bestand III (S. in L.) wurde am 24. Januar 1907 ge

legentlich untersucht. Von 16 Kühen waren 15 = 93,8 Proz.

krank. Begleiterscheinungen waren nicht vorhanden. Neben

den üblichen Desinfektionen (cf. Bestand 1) wurde das Spritzen

verfahren zweimal wöchentlich angewandt und zwar vom

30. Januar bis 3. Juni, an welchem Tage also nach reichlich

viermonatlicher Behandlung, von 16 Tieren noch 5 =

31,25 Proz. krank befunden wurden; es waren nur 10 Tiere

oder 66,6 Proz. der Kranken durch diese lange Behandlung

geheilt worden.

Bestand IV (B. in L.) gelangte wegen Nichtaufnehmens

der Kühe zur Untersuchung. Im letzten Vierteljahr hatten

6 Kühe gerindert, jedoch alle sechs nicht aufgenommen. Am

29. Januar 1907 wurden von 18 Kühen 10 krank befunden =

55,6 Proz. Therapie: Desinfektionen, zweimal wöchentlich

Applikation der Bacillolsalbe mit der Spritze nach Räbiger.

Eine genaue Kontrolle über den Verlauf des lokalen Leidens

war leider unmöglich. Nach 6 Wochen brach der Besitzer

die Behandlung ab, weil während dieser Zeit 2 Tiere zu

gelassen worden und geblieben waren. Am 18. Juni teilte mir

der Besitzer mit, daß er nicht mehr über die Unfruchtbarkeit

seiner Kühe klagen könne. fl Während der 6wöchent

lichen Behandlung war also das Nichtaufnehmen zum

Schwinden gekommen.

Bestand V (B. in L) gelangte gelegentlich zur Prüfung;

üble Folgen begleiteten den Scheidenkatarrh nicht. Am 8. Fe

bruar 1907 waren von 7 Kühen 5 krank = 71,4 Proz. Thera

pie: Die üblichen Desinfektionen und vom 22. Februar an zwei

mal wöchentlich eine Bacillolkapsel. Am 5. April, nach

6 Wochen, waren von den 5 kranken 3 geheilt = 60 Proz.;

die gesunden waren gesund geblieben. Durch weitere drei

wöchentliche Ichtharganbehandlung (1: 1000‚0 täglich ein Tam

pon) wurden die Kranken nicht beeinflnßt. Dann wurde der

Besitzer der Mühe und Kosten der Behandlung wegen derselben

überdrüssig. Nach 2 Monaten, am 18. Juni, war der Status

noch unverändert.

Bestand VI (S. in R.)'wurde wegen Nichtaufnehmens der

Kühe untersucht. Am 11. Februar zeigten sich von 86 Stück

66 krank = 76,7 Proz. Hiervon wurden 36 kranke Tiere,

welche zur Zucht weiter verwendet werden sollten, zusammen

gezogen und vom 18. Februar an behandelt; die übrigen blieben

unbehandelt. Therapie: Desinfektionen und Bacillolsalbe mit

der Spritze verabfolgt während der ersten Woche mit eintägigen

Pausen, dann zweimal wöchentlich. Nach 4‘‚’, Wochen war

noch keine Heilung, nur teilweise Besserung eingetreten;

nach 61/2 Wochen (am 6. April) waren von den 36 Stück erst

5 geheilt =- 13,9 Proz. Was das Nichtaufnehmen betrifft,

so hatten in dem halben Jahre vor Beginn der Therapie von

22 zugelassenen Kühen nur 7 aufgenommen, 15 oder 68,1 Proz.

dagegen nicht; von den seit Anfang der Behandlung zugelassenen

15 Tieren haben nur 3=20 Proz. nicht aufgenommen. Die

Zahl der Nichtaufnehmenden war mithin von 68,1 Proz.

auf 20 Proz. innerhalb 61/2 Woche zurückgegangen.

Der Besitzer brach infolge dieses Erfolges die Behandlung ab,

um sie in Zukunft halbjährlich durchzuführen.

 

Bestand VII (W. in Z.) große Verluste des Besitzers

durch Nichtaufnehmen, Verkalben und Retentio führten im An

schluß an einen im landwirtschaftlichen Verein gehaltenen Vor

trag zur Prüfung des Bestandes von 46 Kühen und 4 Kalben.

Von diesen 50 Tieren waren am 25. Februar 1907 40 krank

gleich 80 Proz. Therapie: Desinfektionen, Behandlung aller

Tiere mit Bacillolsalbe (Spritzenverfahren) vom 7. März an in

der ersten Woche mit eintägigen Pausen, dann zweimal wöchent

lich. Nach 4 Wochen, am 6. April, fiel allgemein bei den meisten

Tieren eine recht erhebliche Besserung auf; es waren im

übrigen nur noch 22 Tiere krank, mithin waren, da keine Neu

erkrankung sich ereignet hatte, innerhalb von 4 Wochen

18 Tiere geheilt und folglich der Prozentsatz der

Kranken von 80 Proz. auf 44 Proz, herabgegangen.

Schwer krank waren noch 6 Tiere, darunter die 4 Kalben.

Diese 6 Tiere wurden mit Ichthargan (1 : 1000,0, tägliches Ein

legen eines Tampons) weiter behandelt. Nach 6 Wochen waren

noch 5 Tiere krank und nur eine Kalbe geheilt.

Bezüglich der Begleiterscheinungen des Scheiden

katarrhes sei folgendes gesagt: Vom 25. März (18 Jahre nach

Beginn der Therapie) bis 12. April kalbten sechs Tiere normal,

bei welchen auch die Nachgeburten normal abgingen. Bis zum

10. September 07 haben noch 17 Tiere normal gekalbt und mit

Ausnahme eines Falles sich normal gereinigt und nur 3 Kühe

verkalbt, bei denen sich auch Retentio secundinorum einstellte.

Die Tiere haben in der Mehrzahl seit der Behandlung auf

genommen; leider waren hierüber genaue Zahlen nicht zu

erlangen. — Gegenüber den früheren großen Verlusten legen

diese späteren Verhältnisse Zeugnis ab für die günstige Be

einflussung der üblen Folgen des ansteckenden Scheidenkatarrhes

durch die angeschlagene Bekämpfung.

In der Folge sind in dem Bestand VII. in bezug auf den

Status vom 6. April nur geringe Verschiebungen vorgekommen.

Es sei nur erwähnt, daß bei einer Kontrolle am 12. Juli (also

reichlich '/„ Jahr nach Abschluß der vierwöchentlichen Be

handlung) unter 44 noch vorhandenen Tieren 18 = 40,9 Proz. krank

waren und am 10. September unter 43 Tieren 17 = 39,5 Proz. ——

Ein Rückschlag auf die vor der Behandlung dagewesene Höhe

von 80 Proz. ist also trotz der Kürze der Behandlung nicht ein

getreten.

Bestand VIII (H. in P.) wurde infolge eines Vortrages

im Landwirtschaftlichen Verein untersucht. Begleiterscheinungen

waren nicht vorhanden. Von 37 Kühen waren 30 krank = 81 Proz.

Die Behandlung wurde aus äußeren Gründen erst am 28. April

begonnen; ‘ sie bestand neben Desinfektionen im Einlegen von

Bazillolsalbekapseln (die ersten 5 Tage täglich, dann mit ein

tägigen Pausen fünfmal, dann wöchentlich zweimal). Nach

4‘/, Woche (am 29. Mai) war weder eine wesentliche

Besserung noch eine Heilung zu bemerken, wohl aber

4 Neuerkrankungen, die allerdings bereits vor Beginn der Therapie

in der 8 wöchentlichen Pause eingetreten sein dürften. Zwei

besonders kranke Tiere wurden abgeschafft, so daß sich der Be

stand nunmehr aus 32 kranken und 3 gesunden Tieren zusammen

setzte. Energische Weiterbehandlung (mit Kapseln) führte da

zu, daß nach zusammen 10 Wochen (8. Juli) nur noch 18 kranke

und 17 gesunde Tiere gefunden wurden; nach 13 Wochen (29. Juli)

war das Verhältnis 12:23 und nach 18'/‚ Wochen 10:25, so

daß also auch jetzt noch 28,6 Proz. krank waren!
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Im Bestand VIII. gestaltete sich mithin der Erfolg folgender

maßen:

Nach 41/2 Wochen keine Heilung O°/o

„ 10 „ wn 32 kranken Tieren geheilt 14 = 43,8 °/„

u 13 n n n n n n 20 = 62,5 o/0

„ 181/2 „ „ „ „ „ „ 22 = 68,8 °/„

Bei 10 Tieren oder 31,2 Proz. der Kranken hat somit der

ansteckende Scheidenkatarrh in diesem Bestand einer über vier

Monate ausgedehnten, energischen Bekämpfung getrotzt!

Bestand IX. (K. in R.) wurde auf Wunsch des Besitzers,

der einen Vortrag über Scheidenkatarrh gehört hatte, unter

sucht. Häufige Retentio secundinorum herrschte im Bestands

seit längerer Zeit. Am 3. März d. J. waren von 82 Kühen

65 krank = 79,3 Proz. Acht hochträ.chtige Tiere wurden un

behandelt gelassen; Therapie bei den übrigen 74 Kühen, von

denen 59 = 74,6 Proz. krank waren: Desinfektionen, Spritzen

verfahren in der ersten Woche mit eintägigen Pausen, dann

zweimal wöchentlich. Nach 6‘/, Wochen, am 18. April, waren

29 Tiere geheilt = 49,1 Proz., also rund die Hälfte der

behandelten Kranken; drei gesunde waren trotz der Be

handlung erkrankt. — Die Retentio ist jedoch nicht beeinflußt

worden. Wegen Wechsels des Besitzers unterblieb die weitere

Kontrolle. Es ist demnach unaufgeklärt, ob die Retentio noch

gewichen wäre oder nicht.

Bestand X, demselben Besitzer gehörig, befand sich auf

einem Vorwerk (in T.). Am 3. März 07 waren von den

45 Kalben und Kälbern 10 Stück, gleich 22,2 Proz., krank.

Die Tiere waren wie folgt aufgestellt: 18 Kalben waren auf

gestallt, davon waren zwei krank, in einer Abteilung desselben

Stalles befanden sich die gesunden Kälber. Desinfektion und

Spritzenverfahren bei allen Tieren wie in Bestand IX.

Die übrigen im Alter von 1/2 bis 3/4 Jahr befindlichen

24 Tiere waren nach der Untersuchung in Laufständen derart

getrennt untergebracht worden, daß die acht kranken Tiere

separiert waren. Diese acht Tiere wurden nach dem Spritzen

verfahren behandelt, die übrigen 16 Stück blieben unbehandelt.

Nach 61], Wochen (19. September) war folgender Befund zu

erheben: Die beiden Kalben waren noch krank, außerdem waren

trotz der Behandlung neu erkrankt vier Kalben und ein ‘l.jähriges

Kalb. Die acht im Laufstand befindlichen Tiere waren gleich

falls noch krank, wenn auch gebessert, und in der gesunden

Abteilung von 16 Köpfen waren 11 Erkrankungen zu konstatieren.

Hieraus ist zu entnehmen, wie rasch ohne Deckakt bei

jungen Individuen der ansteckende Scheidenkatarrh

sich weiterverbreiten kann. W Der Erfolg der Be

handlung von 6'/2 Wochen war, daß wohl Besserung

erzielt, aber nicht ein einziges Tier der Heilung

zugeführt worden war.

Dieselbe Behandlungsart und -Dauer hatte bei den Kühen

des Hauptgutes die vorhin erwähnten guten Erfolge bezüglich

der lokalen Symptome gezeitigt. Hierzu steht die Tatsache,

daß kein junges Tier des Vorwerks geheilt wurde, in grellem

Widerspruch, und von neuem bestätigt sich, daß der Scheiden—

katarrh, wie ich das auch bei Bestand I und VII habe beob

achten können, bei jugendlichen Individuen hartnäckiger

bestehen bleibt als bei erwachsenen Tieren.

Bestand XI. (A. in B.). Verschiedenfaches Verkalben und

Retentio ließen bei der Kenntnis, daß der Scheidenkatarrh ver

schiedene Tiere befallen habe, bei dem Besitzer den Wunsch zu

 

 

genauer Feststellung reifen. Am 15. August d. J. fanden sich

bei 90 auf der Weide gehaltenen Tieren 52 kranke = 57,8 Proz.

Therapie: Desinfektion der äußeren Geschlechtsteile und Spritzen

behandlung bei allen Tieren (die ersten 5 Tage täglich, dann

fünfmalige Behandlung mit eintägigen Pausen, hierauf zweimal

wöchentlich). Nach 4 Wochen, am 12. September, waren von

den 52 Kranken 26 = 50 Proz. geheilt, jedoch waren 8 Neu

erkrankungen eingetreten. — Während der Beobachtungszeit

haben 5 Tiere einmal gekalbt und sich gereinigt. Abortus ist

nicht vorgekommen.

Bestand XII. (S. in S.). Der kurze Bericht hierüber diene

als Anfang. Es handelte sich um eine gelegentliche Unter

suchung. Am 7. Juni waren unter 19 Kühen 5 kranke : 26,3 Proz.

festzustellen. Es wurde ein Kontrollversuch mit Chinosol

angestellt; die Kranken erhielten nach äußerer Infektion täglich

einen Tampon mit einer 1prozentigen Lösung getränkt eingelegt.

Nach dreiwöchentlicher Behandlung war der Katarrh

bei allen 5 Tierenhoch vollkommen unbeeinflußt. —

Da neben dem Scheidenkatarrh keine Begleiterscheinungen auf

traten, stellte der Besitzer die Behandlung ein.

Ich möchte nunmehr die hauptsächlichsten Punkte und

Ergebnisse meiner an Rindern in Dresdens Umgebung ge

machten Beobachtungen betreffs der Behandlung des ansteckenden

Scheidenkatarrhs zusammenfassen; Von 501 bei den ersten

Besuchen untersuchten Tieren von zusammen 12 Beständen waren

351 oder 70 Proz. mit Scheidenkatarrh behaftet. Einer Be

handlung wurden 102 gesunde und 315 kranke Tiere unterzogen.

‘Nach etwa vier Wochen Behandlung wurden sechs Be

stünde (I, II, VI, VII, VIII, XI) kontrolliert und dabei bezüglich

des Scheidenkatarrhs konstatiert, daß in vier Beständen

(I, II, VI, VIII) nicht eine einzige Heilung eingetreten war.

Von 209 behandelten kranken Tieren waren nach

Wochen nur 44 =21 Proz. geheilt.

Nach etwa sechswöchentlicher Behandlung war in drei (I,

II, X) von sechs Beständen (I, II, V, VI, IX, X) noch keine

Heilung festzustellen. Von 159 kranken Tieren waren nur 37 :

23,3 Proz. als geheilt zu bezeichnen.

Kombiniert man diese beiden Kontrollen, so hat man das

Material von neun Beständen (I, II, V——Xl) zur Verfügung und

gelangt zu dem Ergebnis, daß nach einer Behandlung von

vier bis sechs Wochen mit Bazillolsalbe (neben Desinfektionen

des Stalles und der äußeren Geschleehtsteile) in neun Beständen

von zusammen 283 behandelten Kranken nur 81 228,6 Proz.

der Heilung zugeführt worden waren.

In drei Beständen war die Behandlung vier Monate lang

ununterbrochen gewissenhaft durchgeführt werden (Bestand I,

III und VIII); von den 80 kranken Tieren waren nach

vier Monaten erst 42 : 52,5 Proz. geheilt, während

noch 38 Tiere oder 47,5 Proz. krank waren.

In dem einen dieser drei Bestände (I) waren selbst nach

5‘/2 monatlicher Behandlung von 32 kranken Tieren erst 27 =‚

84,4 Proz. geheilt, mithin noch 15,6 Proz. krank, von welch

letzteren vier Tiere oder 12,5 Proz. selbst siebenmonatlicher

Therapie Widerstand geleistet haben.

Neben dem Scheidenkatarrh herrschten in sechs

Beständen von zwölf üble Begleiterscheinungen. In

einem Bestande (IX) ist durch 61/2 wöchentliche Behandlung

das Auftreten der Retentio secundinorum nicht merklich‘ ein

geschränkt worden. Es ist fraglich, ob die Retentio bei längerer

etwa vier
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Behandlung aus dem Stalle gewichen wäre oder nicht; sie kann

auch die Folge dauernder Stallhaltung usw. gewesen sein. In einem

zweiten Bestande (XI) sind innerhalb der vierwöchentlichen Be

handlungs- und Beobachtungszeit üble Folgen nicht mehr bemerkt

worden. In vier Beständen (I, IV, VI und VII), über welche

längere Beobachtungszeiten vorliegen, haben die mit dem Scheiden

katarrh einhergehenden schweren Begleiterscheinungen durch

eine 4—6wöchentliche Behandlung deutliche Einschränkungen

erfahren.

Das Endergebnis meiner Untersuchungen ist demnach

folgendes: Durch eine 4—6 wöchentliche Behandlung mit

Baeillolsalbe sind nur 28,6 Proz. der mit ansteckendem

Scheidenkatarh behafteten 283Rinder geheilt, dagegen

in 5von 6 Beständen die mit dem Scheidenkatarrh ein

hergehenden üblen Begleiterscheinungen sehr günstig

beeinflußt werden.

Meine Untersuchungen haben mich auf den Standpunkt

geführt, daß es bei der Mühe und den Kosten, die dem

Besitzer durch lange, mehrmonatliche Behandlung

auferlegt werden, unter Berücksichtigung der soeben

mitgeteilten Tatsachen zweckmäßig ist, periodische

Behandlung von etwa 6wöchentlicher Dauer des Ge

samtbestandes halbjährlich vornehmen zu lassen, wobei

ich nicht anstehe zu sagen, daß die Bazillolsalbe —— so lange

uns keine bessere Behandlungsart an die Hand gegeben ist —

als gutes Mittel weiterhin zur Bekämpfung des ansteckenden

Scheidenkaiarrbs herangezogen zu werden verdient.
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Erfahrungen mit Druse-Ileilserum Jeß-Piorkowski.

_ Von Friis.

(Moddelclser 0m Ilncnns llcsto. n, 1907.)

In den Mitteilungen über die Druse der Pferde des Heeres

bespricht Stabsveterinär Friis seine Erfahrungen, die er bei

Anwendung des Druse-Heilserums Jeß-Piorkowski der

Deutschen Schutz- und Heilserum-Gesellschaft in Berlin er

zielt hat.

An der Hand einer Statistik, die sich auf die Jahre 1900—1904

erstreckt, werden die Zahlen der erkrankten Pferde auf 4235,

3668, 4916, 9223 und 5316 angegeben, wobei die Sterblichkeits

prozentsätze zwischen 2, 9—3, 3 schwanken.

Nachdem das obige Serum im deutschen Heere und in

Remontedepots vielfach mit gutem Erfolge verwendet war, hat

es Friis auch für das dänische Heer zur Einführung vor

geschlagen.

Der Verfasser publiziert dann eine Anzahl Fälle aus der

Schwedischen Veterinär-Zeitschrift 1906. Cederberg hatte das

Serum prophylaktisch angewendet und trotz Zusammenbringens

kranker Tiere mit gesunden Immunität erzielt. Cederberg

 

schreibt, daß dieses Druseserum ein ausgezeichnetes Prophy

laktikum ist, sowie daß der therapeutische Effekt sich namentlich

dadurch zeigt, daß es die Krankheit abkürzt.

Im dänischen Heere wurde das Jeß-Piorkowski Druse

ser u m bei verschiedenen Regimentern im letzten Winter benutzt.

Die Berichte der Korpstierärzte und Obertierärzte lauten sowohl

in bezug auf Immunisierungs- wie Heilerfolge recht günstig. So

schreibt Obertierarit Roed-Müller, daß von 12 deutschen

Remonten, die dort eingestellt wurden, 4 drusekrank waren und

2 weitere Temperaturerhöhung zeigten. Es wurden darum alle

12 Remonten mit je 10 ccm Serum gespritzt. Die 4 kranken

Tiere erhielten nach 4 Tagen eine neue Einspritzung. Es trat

sehr schnell Besserung ein. Nach 8 Tagen waren alle Pferde

fieberfrei. Roed-Müller kommt deshalb zu der Annahme, daß

die vorgenommene Serum-Einspritzung den Krankheitsverlauf

so milde bewirkte. Korpstierarzt Christensen behandelte ein

Tier, das an sehr hohem Brandfieber litt, mit dem Serum, indem

er 3 >< 10 ccm einspritzte. Schon am nächsten Tage begann

die Schwellung in den Gliedern zu schwinden.

Stabsveterinär Friis glaubt auf Grund der angeführten

Krankheitsberichte und der geringen Zahl der Schutzimpfungen

zwar noch keine Schlüsse ziehen zu dürfen, aber sie berechtigen

und geben allen Anlaß, die Anwendung der Seruminjektion mit

dem „Druse-Serum“ (DDr. Jeß-Piorkowski) der Deutschen

Schutz- und Heil-Serum-Gesellschaft, Berlin NW. 6, fortzusetzen.

Studium über die Lecksucht der Rinder.

Von Prof. Dr. Ostertag und Prof. Dr. Zuntz in Berlin.

(Zeitschri.t l’. Iui'ektionskn, pures. Kl'lllkll. u. Hygiene d. Haustiere Bd. II, S. 409.)

In den letzten zehn Jahren ist die Lecksucht unter den’

Rindern in hochgradiger Weise in einigen ostpreüßischen Moor

gebieten aufgetreten. Zur Klärung der Frage der Entstehung

dieser Krankheitserscheinungen der Lecksucht wurden umfang

reiche Versuche im Kreise Johannisburg und in Berlin aus

geführt, aus deren interessanten Ergebnissen

folgendes hervorgehoben sei: Das Heu von liloorwiesen, nament

lich von meliorierten, der Johannisburger Heide vermag die als

Lecksucht bezeichnete Krankheit des Rindes zu erzeugen. Die

Erkrankung ist als eine Vergiftung aufzufassen; welcher Art

das Gift oder die Gifte in dem Moorwiesenheu sind, konnte

nicht festgestellt werden. —— Das Zustandekommen der Leck

sucht wird durch ungünstige äußere Einflüsse begünstigt (kalter,

mangelhaft belichteter Stall, langer, strenger Winter).

An Pferde kann das Moorwiesenheu, das bei Rindern Leck

sucht hervorruft, ohne Nachteil verfüttert werden.

Durch Dämpfen kann die in dem Moorwiesenheu enthaltene

Schädlichkeit so weit zerstört werden, daß Kälber fünf Monate

lang mit dem Heu gefüttert werden können, ohne an Lecksucht

zu erkranken. Durch die Gewinnung des Moorwiesenertrages

in Form von Braunheu kann die Schädlichkeit vollständig be

seitigt werden.

Als unschädlich und gut bekömmlich hat sich das Heu von

neuem, sehr früh, vor der Blüte der Gräser ausgeführtem Schnitt

erwiesen, wogegen das Heu des zweiten und dritten Schnittes

Lecksucht erzeugt. Wenig schädlich ist Grummet.

Unschädlich und gut bekömmlich ist das Gras von Moor

wiesen beim Weidegang. » Lecksuchtkrank gewordene Tiere

genesen beim \Veidegang, wenn die Lecksucht noch nicht zur

völligen Entkräftung geführt hat. Medikamente und die Ver

reichen und

=k:i:
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abreichuug vonKraftfuttermitteln sind bei ausgesprochen lecksucht

kranken Tieren ohne Weidegang nicht von Erfolg.

Mildern lassen sich die Schädigungen, die bei

Rindern nach Verfütterung von Moorwiesenheu auf

treten:

Durch Verabreichung des Grummets an Rinder‘ und

Verfütterung des Bens an Pferde;

durch frühzeitiges Mähen der Wiesen und Verabreichung

des ersten Schnittes an Rinder, des zweiten und dritten

Schnittes an Pferde;

durch Dämpfen des Heus;

endlich durch Beigabe von Chilisalpeter zum üblichen

Dünger der Moorwiesen.

Vorhiitet kann die Lecksucht werden:

Durch Benutzung der Moorwiesen als Weide;

durch Braunheubereitung an Stelle der Dürrheubereitung;

durch Kleeansaat auf den Moorwiesen. Richter.

Untersuchungen über Sporulation der Milzbrandkeime

und ihre Bedeutung für die Nachprüfung der

Milzbranddiagnose.

Von Reinhold Eberle.

(Zeitschr. f. Infektionnkr.‚ pnrns. Krunkh. u. lIyg. d. Iinust., Bd. II, S. 221.)

Er hält die Forstersche Methode der Befestigung der

Milzbrandkeime an Gipsstäbchen zwecks Versendung für sehr

geeignet, namentlich weil bei ihr die Keime auf den Gipsstäbchen

zur Sporulation gebracht werden können, was allerdings H

wenn auch weniger gut — auf anderem Material (Pappdeckel

usw.) möglich ist. Für die Sporulation ist unbedingtes Erfordernis

das Vorhandensein von Sauerstoff, eines gewissen Maßes von

Feuchtigkeit und einer bestimmten Temperatur (zirka 20 Grad

Celsius). Felde der letztere Faktor, so verlieren die Bazillen

trotzdem nicht die Fähigkeit, Sporen zu bilden, sofern das

Substrat genügend feucht gehalten wird; die Sporulation setzt

dann ein, wenn günstigere Wärmeverhältnisse eintreten. Auf

die Sporulation der Milzbrandkeime in Organsaft oder Blut übt

difl‘uses Tageslicht bei ein- bis zweitägiger Einwirkung keine

Schädigung aus. Der Nachweis der auf Gips oder anderes

poröses Material in dünner Schicht aufgestrichenen Milzbrand

keime gelingt deshalb noch nach längerer Zeit, weil bei dünnem

Aufstrich der schädliche Einfluß der Anaia'robier gehemmt oder

beseitigt wird, während in dickerer Schicht dies nur an der

Oberfläche möglich ist, und weil bei porösem Material der die

Sporulation begünstigende Sauerstoff die Keime besser um

spülen kann. Richter.

Über Trypauosoma Lewisi und seine Verbreitung

in St. Petersburg.

Von W. L. Yakimoi'i'.

(Zeitschrift f. Inisktionskr.‚ pnns. Krankh. u. llyg. d. liaust., Bd. Il, S. PHI.)

Das im Jahre 1878 von Lewis in Kalkutta bei Mus

Decumanus und Mus rufesceus entdeckte 'I‘rypanosoma der

grauen Ratten stellt einen Kosmopoliten dar. Die grauen

Ratten aller Weltteile enthalten in verschiedenem Prozentsatz

diesen Parasiten. Yakimoff stellte bei 150 in Petersburg

gefangenen grauen Ratten_Untersuchungen an und fand 62 Stück,

d. h. 41,3 Proz., mit Trypanosoma Lewisi infiziert. Außer

durch Insekten (Flöhe) erfolgt die Infektion durch Bißwunden,

sowie infolge des Verzehrens toter Ratten durch Wunden

der Maulschleimhaut. Die angestellten Impf- und Fütterungs

 

 

 

versuche ergaben, daß das Trypanosoma Lewisi für graue

Ratten stets, für weiße und gescheckte Ratten nur bedingt

pathogen ist. Spontane Infektion von weißen Ratten mit Tryp.

Lew. kommt nach Y. nie vor; auch gelang es ihm nicht, andere

Tiere (weiße Mäuse, Meerschweinchen, Kaninchen, Katzen,

Hunde, Hühner, Tauben 1md Frösche) mit dem Trypanosoma

der Petersburger grauen Ratten zu infizieren.

Richter.

Dermatosis beim Hunde, verursacht durch Sporozoen.

Von Prof. Guiseppe Marcone.

(Atti del R. Istltnto d‘lncoruggiamento di Napoli, Serie VI, Vol. III.)

Die durch Ansiedelung von Protozoen erzeugten Hant

erkrankungen sind verhältnismäßig selten. Es ist deshalb von

Interesse zu lesen, daß Marcone Gelegenheit -hatte, zwei Fälle

nebeneinander zu untersuchen. Die vom Verfasser nachgewiesenen,

genau beschriebenen und abgebildeten Parasiten kennzeichneten

sich als Coccidieuformen. P

Ein Fall abdomineller Pulsation bei Hämoglobinitmie.

Von cand. med. vet. D. Wirth in Wien.

(Ans der med. Klinik der Wiener Hochschule.)

('I'ieriirztllches Zentralblltt 1907, Nr. 15.)

Bei einem an Hämoglobinämie leidenden Pferde stellte sich

am zweiten Krankheitstage jenes Phänomen ein, welches als

abdominelle Pnlsation bezeichnet wird. Es traten plötzlich

deutlich sichtbare und fühlbare ruckweise Erschütterungen im

Abdomen ein, die den ganzen Körper in Mitleidenschaft zogen.

Ein Zusammenhang zwischen den Pulsschlägen und Atemzügen

einerseits und diesen Erschütterungen andererseits konnte nicht

festgestellt werden. Die Erschütterungen waren mit aufgelegter

Hand am intensivsten in der Gegend des Zwerchfellansatzes zu

fühlen. Dieser Befund bestätigt wieder die Annahme, daß es

sich um Zwerchfellkrämpfe handelt. Trat eine abdominelle

Pnlsation gerade im Exspirinm ein, so bemerkte man mittels

der vor die Nüstern gehaltenen Hand eine kurze Pause in der

Ausatmung, worauf noch ein kurzer Exspirationsstoß erfolgte,

Glottisschluß wie beim Singultus des Menschen trat nicht

ein. Blieb das Pferd längere Zeit mit einer Decke zugedeckt,

so wurde die abdominelle Pulsation geringer. Sie nahm aber

sofort wieder zu, wenn das Abdomen des Tieres nach Entfernung

der Decke sich etwas abgekühlt hatte. Nachdem die Pnisation

ziemlich drei Tage lang bestanden hatte, hörte, sie auf einige

Stunden vollständig auf stellte sich dann aber mit noch größerer

Heftigkeit wieder ein und erreichte die hohe, bei noch keinem

der publizierten Fälle beobachtete Zahl von 136 pro Minute

während die Zahl der Atemzüge 20 und die der Pulse 94 be

trug. Kurze Zeit darauf starb das Pferd. Bei der Sektion

wurden die der Hämoglobinämie eigentümlichen Erscheinungen,

jedoch auch chronischer Magenkatarrh gefunden. W. nimmt an

daß die abdominelle Pulsation, deren Ursache bekanntlich in

Überanstrengung und Reizung des Verdauungstraktes gesucht

wird, in diesem Falle durch den Magenkatarrh und durch die

Anstrengungen des Pferdes bei den vergeblichen Versuchen zum

Aufstehen verursacht werden war. Rdr.

Melanom beim Rind

beschreibt Bezirkstierarzt M erkle, Rottenburg. Auf der rechten

Fläche des Halses einer sechsjährigen, fahlgelben Kuh kon

statierte er eine gegen den oberen Rand des Halses zu fest

sitzende, stark mannesfaustgroße, an der Basis dünnere, fast
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birnenförmige, herabhängende Geschwulst. Dieselbe war mit

einer schieferfarbenen, trockenen, schuppenden Haut umkleidet

und zeigte nur geringe Empfindlichkeit. Bei der Schlachtung

wurde der Tumor als Melanom erkannt, weitere melanotische

Neubildungen konnten nicht aufgefunden werden. (Wochenschrift

für Tierheilk. und Viehzucht, 51. Jahrg., Nr. 24.)

J. Schmidt.

Perforierende Bauchwunde.

Von Zuchtinspektor Math. Miller, Bayreuth.

(Wochenschrift für Tierheilkunde und Viehzucht, 51. Jahrg.‚ Nr. 558.)

Bei einem Rinde, welchem ein Pfuscher ein Bauchgeschwür

hatte öffnen wollen, war durch die Ungeschicklichkeit dieses

Mannes eine 52 cm lange penetrierende Wunde entlang der

Linea alba entstanden. Bei Ankunft des hinzugezogenen M. lag

die hochträchtige Kuh auf der rechten Seite, ein großer Teil

des Pansens, das Netz und einige Darmschlingen befanden sich

außerhalb der Wunde. Die Eingeweide wurden reponiert, ein

Teil des Netzes mit der Schere entfernt. Unter Anwendung

starken Bindfadens wurde Haut und Bauchmuskulatur gleichzeitig

sehr sorgfältig genäht. Auf die Wunde streute Verf. Jodolin.

Sodann wurde mit Leintüchern und Gurten ein Verband gelegt.

Innerlich kam Karlsbadersalz in Anwendung. Nach 6 Tagen

wurde ein lebendes Kalb geboren. Völlige Heilung trat in

4 Wochen ein. Die Ursache des oben erwähnten Geschwürs

war eine verschluckte Nadel gewesen. J. Schmidt.

 

Tagesgeschichte.

Bericht über die 79. Versammlung

deutscher Naturforscher und Ärzte. Dresden 1907.

Erstattet von Prof. Dr. J. Schmidt-Dresden.

(Fortsetzung und Schluß.)

In der Nachmittagssitzung schilderte Obermedizinalrat

Prof. Dr. Müller-Dresden seine Erfahrungen über die dia

gntstische Röntgenuntersuchung kleiner Haustiere. Unter Vor

legung einer großen Anzahl sehr gut gelungener Röntgen—

photographien führte der Redner etwa folgendes aus: Von

den drei zur Verfügung stehenden Methoden der diagno

stischen Röntgenuntersuchung, nämlich der Radioskopie, Röntgo

graphie (im engeren Sinne) und Radiographie sind die beiden

ersten im allgemeinen nur wenig zuverlässig und stehen der

dritten bedeutend nach. Es liegt dies an der geringen Helligkeit

des vom Lichtschirm ausgehenden Lichtes und an der Schwierig

keit, das sich auf dem Schirm zeigende Schattenbild schnell

übersehen und beurteilen zu können. Schnelligkeit des Handelns

ist aber im Hinblick auf die Unruhe des Patienten notwendig.

Im allgemeinen kann man durch die Radioskopic feststellen:

grobe Umrisse von Weichteilen, weniger grobe von Knochen,

z. B. auch Knochenbrüche, namentlich auf Dislokation oder

Verschiebungsmöglichkeit der Bruchenden, ferner spezifisch

schwerere Fremdkörper, sobald es lediglich darauf ankommt,

ihre Gegenwart festzustellen, weniger ihre Lage genau zu er

mitteln, sowie schließlich Bewegungen innerer Organe. In

letzterer Beziehung ist man namentlich bei nicht allzu großen

Hunden mit. magerer Brustwand und flachen Rippen, sowie

bei Katzen und andern kleinen Tieren mittelst der Durchleuchtung

imstande, die Form, Größe und Pulsation des Herzens, sowie

die Bewegung der Rippen und des Zwerchfells zu beobachten,

und würde auch in der Lage sein, auf‘ diesem Wege Größen

 
veränderungen und Verlagerungen des Herzen, abnorme Atem

bewegungen und Flüssigkeitsansammlungen innerhalb des Thorax

zu erkennen. Bis zu einem gewissen, meist allerdings sehr be

schränktem Grade läßt sich auch vom Herzen aus der Verlauf

der großen Gefäße verfolgen, so daß möglicherweise pathologische

Veränderungen namentlich Erweiterungen derselben feststellbar

sein würden. Das Durchpausen des Schattenbildes, Röntgographie

im engeren Sinn, ist für uns nicht oder nur ausnahmsweise

anwendbar. Die Radiographie (Röntgenphotographie) kommt

namentlich in Anwendung 1. wenn es sich um starke Körper

teile handelt, 2. wenn ein Bild dauernd fixiert werden soll,

3. wenn Fremdkörper betreffs ihrer Lage genau festgestellt

werden sollen. Eine besondere Vorbereitung des Tieres ist

bei Aufnahme von Extremitäten abgeschnitten in der Regel

unnötig, andernfalls ist beim Hunde Morphium, bei der Katze

und Taube Äther, beim Huhn Chloroform mit Äther am Platze.

Bei Gegenwart von Fremdkörpern ist die Feststellbarkeit der

selben in der Hauptsache vom spezifischen Gewicht abhängig.

Den stärksten Schatten werfen Schwermetalle, in erster Linie

Blei, dann Kupfer, Silber usw., während sich Holzkugeln, Korke,

Kohlenstiicke, zumeist auch Knochenstiicke durch Röntgenstrahlen

nicht nachweisen lassen. Steine, die z. B. beim Apportieren

verschluckt werden, verhalten sich sehr verschieden, so daß z. B.

Steinkohle, Sandstein, Porphyr, Gneis, Jaspis nicht oder nur

schwach, dagegen Feuerstein, Quarz, Granit, Grünstein, Eisen

erze usw. deutlich sichtbar sind. Ein dankbares Feld für photo

graphische Röntgenaufnahmen liefern die Skelettknochen, und

man kann an den meisten derselben nicht nur Brüche, Form

veränderungen, Verrenkungen usw. nachweisen, sondern ist oft

mals auch imstande, gewisse Knochenerkrankungen, wie Osteosar

kome, Kuochentuberkulose usw. mit großer Sicherheit zu dia

gnostizieren. Diese Sichtbarkeit der Knochen kann auch für die

Geburtshilfe (Feststellung fehlerhafter Lagen) wertvoll sein.

Von im Körper befindlichen Konkrementen dürften sich wohl

nur diejenigen nachweisen lassen, die viel Kalksalze entnalten.

Gallensteine sind nicht erkennbar. In wie weit die Röntgen

photographie für die Feststellung pathologischer Veränderungen

an Weichteilen verwendbar ist, läßt sich zur Zeit mit Sicherheit

noch nicht übersehen, doch dürfte es sich empfehlen, die dies

bezüglichen Erwartungen nicht zu hoch zu spannen. Eine

Sichtbarmachung der Umrisse des Magens und Darmes kann bei

sehr kleinen Tieren, Tauben, Hühnern, ‘jugendlichen Katzen usw.,

in mehr oder weniger befriedigender Weise durch Eingeben

großer Gaben von Wismutpräparaten erzielt werden, während

beim Hunde die betreffenden Versuche noch zu keinem günstigen

Resultate führten. Wundkanäle, Fisteln usw. kann, man ebenfalls

durch Injektion von Wismutpräparaten, doch auch durch Jodoform

sichtbar machen. Farbstoiflösungeu sind unwirksam.

In der Diskussion gibt Imminger-Miincheu seine Wahr

nehmungen mit der Röntgenphotographie großer Haustiere be

kannt. Die erzielten Resultate sind nicht ermntigend.

Auch Röder-Dresden bestätigt dies. Einigemal hat er

aber gute Bilder erhalten, so z. B. bei einer chronischen Gonitis.

Nunmehr hielt Medizinalrat Prof. Dr. Röder, Dresden,

seinen angekündigten Vortrag: Die Verwendbarkeit der Blerschen

Methoden der Stsuungshyperümie in der Tierheilkunde. R. erwähnt

zunächstdie Wirkungen derHyperämie (schmerzstillend, bakterizid,

resorbierend, ernährend), gibt die Indikationen für die Therapie

durch ‘Hyperämie an und geht sodann unter Demonstration einiger
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Saugglocken des Näheren auf die Bierschen Methoden ein. Die

vom Vortragenden in der Klinik gemachten Wahrnehmungen

berechtigen zu der Annahme, daß es wohl möglich sein wird,

die Staunngstherapie in der Veterinärchirurgie einzubürgern.

Nötig wird sich zunächst die Konstruktion entsprechend modifi

zierter Apparate erweisen. (Der Vortrag ist bereits in Nr. 42

der B. T. W. veröffentlicht.)

Diskussion: Imminger-München bespricht seine mit der

Stauungsmethode vorgenommenen Versuche, die keine nennens

werten Resultate zeitigten. Insbesondere ist die Anwendung

der gewöhnlichen Saugglocken nicht empfehlenswert. Vorzüglich

sind dagegen die Ergebnisse der Behandlung mit dem Thermo

regulator. Mit dieser Methode sind auch beim Panaritium des

Rindes Heilungen erzielt worden, obwohl das Klauengelenk

bereits eröffnet gewesen ist.

Am Schluß der Nachmittagssitznng wird Herr Obertierarzt

Bongert-Berlin zum Vorsitzenden für Mittwoch gewählt.

Die Tätigkeit der tierä.rztlichen Sektion erstreckte sich an

diesem Tage auf folgende Vorträge:

Prof. Dr. M. Lungwitz-Dresden hatte als Thema ander

weite Untersuchungen über Hufmechsnlk ausersehen. Bekanntlich

sind heute noch die Ansichten über den sogenannten Huf

mechanismus nicht völlig übereinstimmende, zum Teil sogar

einander völlig entgegengesetzte. L. erklärt nun mit Hilfe

von Tafeln die von ihm und wohl den meisten Tierärzten ver

tretene Ansicht, daß beim gesunden normal geformten Huf die

Belastung eine Erweiterung des Tragerandes bedingt. Um diese

Tatsache zahlenmäßig feststellen zu können hat Redner einen

besonderen Apparat konstruiert, den er den Anwesenden er

läutert. Derselbe besteht aus einem Rahmen, welcher mit Hilfe

zweier besonderer Zwecken am Hufhorn beweglich angelegt

wird, und aus der eigentlichen Meßvorrichtung. Auf letzterer

gibt ein beweglicher Zeiger die Erweiterung des Tragerandes

deutlich zu erkennen, und zwar bedingt 1 mm Erweiterung des

Hufes ca.’ 22 mm Zeigerausschlag auf der Zahlenscheibe. An

mehreren jugendlichen und‚mitteljährigen, unbeschlagenen und

beschlagenen Pferden demonstriert schließlich der Vortragende

seinen Apparat, welcher in vorzüglicher Weise dem Beschauer

dartnt, daß die Belastung eines gesunden normalen Hufes eine

Erweiterung desselben im Bereiche des Tragerandes bedingt.

Diskussion: Schmidt-Dresden richtet an den Vor

tragenden die Frage, ob sich der gezeigte Apparat auch zu dem

Zweck benutzen läßt, die Erweiterung der Hufkrone zu ver

anschaulichen. Bekanntlich wird von manchem Sachverständigen

angenommen, daß die Krone bei der Belastung durch Aus

weichen nach innen infolge der Senkung der Sohle eine Ver

engerung erfährt (gewissermaßen umgekehrte Rotationstheorie

Lechners). Vielleicht könne der Apparat hier aufkärend wirken.

Lungwitz bejaht die Frage und gibt an, daß der Apparat

wegen der an der Krone vorhandenen Hornverdünnung ungefähr

‘/g——l cm unterhalb des Kronsaumes angelegt werden kann.

Bongert-Berlin~ vertritt die Ansicht, daß bei weiten Hufen

die Belastung eine Verengerung der Krone und eine Erweiterung

des Tragerandes bedingt, während bei engen Hufen gerade das

Gegenteil der Fall sei. .

Lungwitz wendet sich gegen diese Behauptung. Am

gesunden Huf könne infolge Belastung nur Erweiterung ein

treten. Bei kranken Hufen fanden dagegen Ausnahmen hier

von statt. ‘

 
Fröhner-Großstrehlitz ist derselben Ansicht wie der Vor

tragende.

Gröning-Hamburg würde gern entsprechende Versuche am

Pferd gesehen haben, weil dann das Ergebnis sich noch besser

für die Praxis gestalten würde.

Lungwitz betont im Schlußwort, daß man den Huf

mechanismus nicht auf Grund bloßer physikalischer Berechnungen

und physiologischer Erwägungen feststellen könne, sondern daß

die Vornahme von Experimenten dazu gehört. Das von ihm

konstruierte Meßinstrument kann für das laufende Pferd nicht

verwendet werden. Für letzteren Zweck sind die bekannten

Kontakt-Klingelapparate, wie z. B. der von O. Richter, viel ge

eigneter, da sie dem Ohre des fernstehenden Beobachters

genauen Aufschluß über die Huferweiterung geben. Freilich

haben sie den Nachteil, daß sie den Grad der bewirkten Er

weiterung nicht planmäßig feststellen lassen.

Über ansteckenden Scheidenkatarrh der Rinder referiert

Prof. Dr. G. Richter-Dresden (siehe Originalartikel dieser Nr.).

Richter hatte in einer Anzahl von Beständen (zusammen 501

Rinder) Gelegenheit, die Zeitdauer, welche zur Behandlung des

Scheidenkatarrhes benötigt wird, festzustellen, und dabei gefunden,

‘daß die in der Literatur vorhandenen Angaben nicht zutreffen. Die

Therapie bestand in der Anwendung von Bacillolsalbe, welche

teils mit der Spritze nach Raebiger, teils als Kapsel appliziert

wurde. Einigemal kam, weil infolge der Bazillolbehandlung

keine besonderen Fortschritte in der Heilung erzielt wurden,

Ichthargan (1:1000 mit Tampons) zur Verwendung; ebenso

wurde in einem Bestande — aber v'on Anfang an — (‘hinosol

verordnet. Die Resultate waren nicht befriedigend, denn in ca.

1i»6 Wochen konnte nur ein knappes Drittel der behandelten

Rinder geheilt werden; bei den ungeheilt bleibenden Tieren

wurden aber die üblen Folgen der Colpitis (Nichaufnahmen,

Abortus, Retentio secundinarum) günstig beeinflußt.

Diskussion: Imminger-München schildert seine Er

fahrungen über das Auftreten und die Behandlung des Scheiden

katarrhes, der eigentlich am besten als Knötchenseuche zu

bezeichnen ist. Bei manueller Entfernung (Abkratzen mit den

Fingernägeln) der Knötchen und nachfolgender Einpuderung der

Scheide mit Pyoktannin und Acidum tannicum tritt Heilung in

bereits 8 Tagen ein. Das wesentlichste ist die Beseitigung des

Fluor albus, der fast immer zugegen ist. Hierzu eignet sich die

künstliche Erweiterung des Muttermundes.

Rickmann-Hofheim nimmt Bezug auf seine in Afrika mit

importierten Rindern gemachten Erfahrungen. Die daselbst

einheimischen Rinder zeigten den Scheidenkatarrh in großer

Ausbreitung.

Sobelsohn-Wien erläutert das in Österreich von vielen

verseuchten Gemeinden eingeschlagene Verfahren und empfiehlt,

daß bei Konstatierung des Scheidenkatarrhes in nur einem Gehöft

die Rinder aller Bestände derselben Gemeinde zu behandehr sind.

Das sogenannte Kapselverfahren ergibt die besten Resultate.

Wesentlich für den Erfolg der Behandlung ist die gleichzeitig

mit auszuführende Desinfektion der Tiere und des Stalles.

Meyfarth-Glauchau bespricht seine an den Organen ge

schlachteter Rinder angestellten Üntersuchungen, aus denen sich

folgern läßt, daß die Erreger der genannten Infektionskrankheit

weit in die Geschlechtsorgane einzudringen pflegen. So hat M.

diese Mikroorganismen in über 1000 Fällen im Inhalt von kleinen
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Zysten, welche sich in den Ovarien und deren nächster Um

gebung, sowie in den Nieren vorfanden, nachgewiesen.

Raebiger-Halle macht darauf aufmerksam, daß uterus

kranke Rinder am besten gleich bei Beginn der Behandlung der

übrigen Tiere durch Abschlachtung beseitigt würden. Von der

Salbenbehandlung hat er keinen günstigen Einflnß auf das Zurück

bleiben der Nachgeburt bemerkt. Die Behandlung mit pulver

törmigen Mitteln übt einen zu starken Reiz auf die Vaginal

schleimhaut aus.

Richter betont, daß er der Desinfektion besondere Be

achtung geschenkt hat. Die Rinder mit Metritis sind abgeschlachtet

worden, soweit die Besitzer mit dieser rigorosen Maßregel ein

verstanden waren. Kapsel- und Spritzenverfahren sind gleich gut.

Dr. med. von Pflugk, Augenarzt, Privatdozent an der

Dresdener Tierärztlichen Hochschule, bespricht die An

wendung öliger Lösungen in der Augenpraxis unserer

Haustiere. Der Hauptnachteil in der Anwendung von Augen

wässern besteht in der Verunreinigung der letzteren durch

Keime, ölige Lösungen halten sich dagegen, obwohl ihre

Flaschenbehälter des öfteren geöffnet werden können, monate

lang keimfrei. Die Herstellung derartiger Präparate ist aller

dings mit großen Schwierigkeiten verknüpft. Nachdem bisher

die Firma Billon in Paris die öligen Lösungen fabriziert hat,

beschäftigt sich neuerdings die Fabrik von Heyden in Rade

beul bei Dresden mit der Herstellung derartiger Medikamente,

die somit auch preiswiirdiger werden.

Diskussion: G. Müller-Dresden schildert kurz seine

mit der Anwendung öliger Flüssigkeiten in der Klinik für

kleine Haustiere erzielten Resultate und bestätigt, daß die ge

nannten Präparate allem Anschein nach für die Praxis gut ver

wertbar sind.

Nunmehr demonstriert Professor Dr. Kasparek-Prag unter

Hervorhebung der Literatur und des klinischen Bildes nach

stehende Präparate:

1. Abschnürung der Zunge bei einem Hunde, hervor

gerufen durch Aufnahme eines ringförmigen Aortenstückes ge

legentlich des Verzehrens von Nahrung;

2. Symplektotes cysticola als Ursache einer Tauben

epizootie;

3. Riesentumor (Karzinom) der Leber einer Kuh.

Des weiteren hält er den angekündigten Vortrag über

Resorption von Bakterlentoxlnen und anderen Giften durch

Pflanzen aus dem Erdboden. Redner schildert seine

Experimente, die er in der Weise angestellt hat, daß er Gras,

welches auf mit säurefesten Bazillen, Tetanusbazillen und

Diphtheriebazillen infiziertem Erdboden gewachsen war, Ver

suchstieren einverleibte. Letztere wurden auf diese Weise er

folgreich infiziert. Ebensolche Beobachtungen machte K. mit

der Imprägnierung des dem Gras zur Ernährung dienenden

Erdbodens durch Strychnin und durch Morphium. Die Ergeb

nisse beweisen, daß der Resorption von Toxinen und anderen

Giften durch Pflanzen aus dem Boden eine wesentliche Be

deutung zuzusprechen ist.

Diskussion: Fröhner-Großstrehlitz richtet an den Vor

tragenden die Frage, ob die Pflanzen selbst durch die Aufnahme

von Giften leiden.

Kasparek hat keine Wahrnehmungen gemacht, die eine

Schädigung der Pflanzen durch die Giftresorption beweisen.

Ein besonderes Gedeihen haben allerdings die betreffenden

 
Pflanzen nicht gezeigt, dies dürfte aber daran liegen, daß die

selben (es handelte sich um solche, die in Blumentöpfen gezogen

waren), um eine Vernichtung des Giftes zu verhindern, nicht

dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt wurden.

Zum Vorsitzenden für D o nn erstag wurde Kaiserl. Veterinär

rat Rickmann-Hofheim (Taunus) gewählt.

Den ersten Vortrag hielt Veterinärrat Dr. Fambach,

Bezirkstierarzt in Glauchau, über das‘ Thema: Gewelh und

Gehörn. Die sehr interessanten, mit guten Lichtbildern zur

Veranschaulichung gebrachten Ausführungen des Redners be

faßten sich mit der Bildung bzw. Entstehung des Hornes und ’

Geweihes bei den Cavicorniern und Cerviden.

Wiedergabe eignet sich der Vortrag nicht.

In der Diskussion schildert Pusch-Dresden, daß er bei

zwei Simmentaler Bullen der Sächsischen Aufzuchtstation kleine

bewegliche Hörner angetroffen hat. Das eine noch am Leben

befindliche Rind soll zu Vererbbarkeitsversuchen benutzt werden.

Nunmehr demonstriert Medizinalrat Professor Dr. Joest

Dresden in seinem Institut eine größere Anzahl von patholo

gischen Präparaten. Unter Bezugnahme auf die entsprechenden

Angaben anderer Autoren liefert J. eine genaue Schilderung

des pathologischen und, soweit möglich, des klinischen Befundes.

Auf diese Weise werden nachstehende, ausgesucht interessante

Präparate besprochen:

1. Hämatogene eitrige Nephritis des Schweines (Pathologische

Anatomie und Ätiologie nach den im Pathologischen Institut

der Tierärztlichen Hochschule ausgeführten Untersuchungen

des Herrn Degen).

. Atypische Tuberkulose der Niere des Schweines.

. Intrathorakales (‘hondrom des Hundes.

. Großes Lipom im Beckenbindegewebe des Rindes.

. Spindelzellensarkom der Kardia beim Rind.

. Kongenitaler, aus Luugengewebe bestehender, teratoider

Tumor der Sakralgegend beim Kalb.

. Teratom an der Kornea des Schweines.

8. Keratose vom Kopf eines Rehes.

9. Ein Fall von sekundärer Extrauteringravidität beim Schwein

mit Zerstückelung des Foetns.

10. Primäre Tuberkulose der Zunge des Kalbes.

11. Ein Fall von Mischinfektion mit Rotz und Tuberkulose

beim Pferd.

12. Mehrere merkwürdige

(Tetraederformen).

13. Schwere Veränderungen der Kopfknochen bei chronischer

eitriger Stirnhöhlenentzündung des Hundes.

14. Ein interessanter Fall valvulärer Endokarditis mit Embolie

der Art. renalis dextra und multipler Nekrose der r. Niere

beim Pferd.

Schließlich hat Vortragender noch in seinem Institut eine

Kollektion schöner, nach Kaiserling konservierter Präparate

aufgestellt, die den Besuchern des Pathologischen Institutes

während der Kongreßwoche zur beliebigen Inaugenscheinnahme

zur Verfügung stehen.

Weiterhin besichtigte eine größere Anzahl von Teilnehmern

die sogenannte Lernsammlung, welche Medizinalrat Professor

Dr. Baum seinem anatomischen Institut angefügt hat.

Diese eigenartige Einrichtung ist zu dem Zweck geschaffen

worden, den Studierenden die sofortige Orientierung über alle

möglichen, ‚ dem großen Gebiete der Anatomie entnommenen

Zur gedrängten

-Q010‘ß—03N)

Darmkonkremente vom Pferd



776 N0. 43.BERLINER TIERÄRZTLICBE WOCHENSCHR1FT.
 

Fragen zu ermöglichen. Die betreffenden Präparate sind aufs

sorgfälltigste angefertigt und mit den Aufschriften (Namen der

Blutgefäße, Muskeln usw.) versehen, entweder trocken oder in

Konservierungsflüssigkeit aufgestellt worden. Die Besucher

sprachen sich sämtlich lobend über die ihnen gezeigte Sammlung

und über die auf solche Weise außerordentlich zweckmäßige

Lehr- und Lernmethode aus.

Schließlich hielt Prof. Dr. Robert Müller-Tetschen, Privat

dozent an der Tierärztlichen Hochschule zu Dresden, einen

Vortrag, welcher sich betitelte: Die sekundären Geschlechts

nnn‘klvaie und ihre ziichtungsbiologische Bedeutung.

Redner führte etwa folgendes aus: Je stärker die Menge von

Einzelbeobachtungen in der Morphologie und Physiologie der

Tiere anwächst, desto lebhafter erwacht die Neigung nach Er

grüudung des Zusammenhanges zwischen dem Lebewesen und

der sie umgebenden Natur. Die Züchtnngsbiologie ist berufen,

diejenigen Gesetze aufzuspüren, welche den Fortbildungs-, Ver

erbungs- und Anpassungserscheinungen bei Pflanzen, Tieren und

Menschen zugrunde liegen. Die zahlreichen Probleme, welche

hierbei auftauchen, werden endgültig wohl nur durch Experimente

gelöst werden; andererseits können auch schon anderweitige

sorgfältige Beobachtungen weitgehendste Schlüsse gestatten.

Neuerdings hat man den sekundären Geschlechtscharakteren be

sondere Aufmerksamkeit gewidmet. Die hierher gehörigen

Untersuchungen haben zu der Erkenntnis geführt, daß die

sekundären Geschlechtsmerkmale schon im Keime durch besondere

Determinanten festgelegt sind. Zwischen Ausbildung der Ge

schlechtszeichen und der Geschlechtsdrüsen besteht ein enger

Zusammenhang. Möglicherweise sind die sekundären Geschlechts

charaktere bereits im Embryo fertig gegeben und mit einer

bestimmten Menge von Wachstumsenergie ausgestattet.

Versuche, wie z. B. die von Foges mit der Kastration von

jungen Hühnern vorgenommenen, haben gezeigt, daß zur Er

haltung der Geschlechtsmerkmale ein winziges Stück lebens

fähigen Hodengewebes genügt. Zahlreiche Experimente, welche

sich mit der Kastration, mit der Wirkung von Geschlechts

drüsenextrakt auf den Organismus, mit der Transplantation der

Geschlechtsdrüsen beschäftigen, erbrachten den Beweis, daß eben

die Ausbildung der sekundären Geschlechtszeichen von der

Leistung der Geschlechtsdrüsen abhängig ist. Wir besitzen in

den genannten Merkmalen einen Maßstab für die Leistungs

f5higkeit der Geschlechtsdrüsen, indem die vollkommenere Ent

wicklung der ersteren durch einen höheren Grad von Leistungs

fähigkeitder letzteren bedingt ist.

Die Fruchtbarkeit kann nur dann richtig beurteilt werden,

wenn man neben der Zahl der Nachkommen auch deren Lebens

kraft in Betracht zieht. Aus den leistungsfähigeren Geschlechts

driisen werden sich Keimzellen bilden, welche über eine große

Wachstumsenergita verfügen. Diese Behauptung wird durch

die Praxis der Tierzüchtung bestätigt, welche dartut, daß das

im Geschlechtstyp vollkommenere Tier auch die größere Ver

erbungskrat‘t zu besitzen pflegt.

Die vom Vortragenden am Rind angestellten Beobachtungen

haben auch bewiesen, daß zwischen der Ernährung in der

Jugend und der später bekundeten Vererbungskrat‘t enge Be

ziehungen bestehen. Gut gentthrte Geschlechtsdrüsen zeigen

vorteilhafte Ausbildung und sind eher imstande, leistungsfähigere

und vererbungskrttftigere Geschlechtszellen hervorzubringen als

schlecht genährte. Die sorgfältigste Zuchtwahl wird durch

 

zweckmäßige Aufzucht unterstützt, durch mangelhafte Aufzucht

beeinträchtigt.

Gewisse Körperorgane und gewisse Eigenschaften stehen

zu den Leistungen der Geschlechtsdriisen in engerer Beziehung

als andere (es sei hier nur an das Becken, die Milchdrüse und

den Kehlkopf einerseits und an Haut und Haarkleid andererseits

erinnert). Neben den geschlechtlichen Einflüssen können aber

auch andere Ursachen die Bildung der sekundären Geschlechts

merkmale beeinflussen. Hierzu würde die Anpassung des Ge

schlechtes an gleichartige Lebensbedingungen gehören (Frauen

mit harter Arbeit gleichen im Typus den unter gleichen Ver

hältnissen lebenden Männern). Nach Müllers Auffassung scheint

auch weitgetriebene Inzucht die Verwischnng der sekundären

Geschlechtsmerkmale zu bewirken.

Das Wort zur Diskussion über diesen Vortrag wurde

nicht begehrt. Mit letzterem war die reichhaltige

Tagesordnung der 31. Sektion beendet.

Professor Imminger-München sprach im Auftrag der

nach Dresden gekommenen Teilnehmer Worte wärmsten

Dankes, während Medizinalrat Professor Dr. Pusch als

zweiter Einführender allen Besuchern der tierärztlichen

Sektion für ihr reges Interesse bestens dankte und der Hoffnung

Ausdruck verlieh, daß auch in Zukunft die Veranstaltungen der

Gesellschaft deutscher Naturforscher und Ärzte einer gleichen

Beteiligung seitens unserer Berufsgenossen sich erfreuen mögen.

Es dürfte vielleicht den Leser interessieren noch zu er

fahren, daß auch in anderen Sektionen von Tierärzten Vorträge

gehalten wurden. So sprachen in Abteilung 14 (Anatomie,

Physiologie usw.): Medizinalrat Prof. Dr. Baum-Dresden über

die Benennung der Hand- und Fußarterien, Tierarzt Dr.

Fröhlich-(ihemnitz über die intermediären Zonen der

Magenschleimhaut, Assistent Dr. Immisch-Dresden über

einen Beitrag zum Studium des Herzstoßes an einem

Exokardiakus, Repetitor Dr. Illing—Berlin über den Ver

dauungstraktus von Cricetus vuigaris.

In Abteilung 15 (Allgemeine Pathologie und patho

logische Anatomie) hielt Prof. Dr. Eber-Leipzig einen

Vortrag, dessen Thema lautete: Die Beziehungen zwischen Menschen

und Rindertuberkulose, erläutert an der Hand der im

Veterinltrinstitut der Universität Leipzig zur Aus

führung gelangten Übertragungsversuche. Nachstehend

möge das wesentlichste dieses Vortrages hier Platz finden:

Zur Nachprüfung der bekannten Behauptung Robert Kochs,

daß die menschliche Tuberkulose von der Rindertuberkulose ver

schieden sei und auf das Rind nicht übertragen werden könne,

sind im Veterinärinstitut der Universität Leipzig seit.

April 1903 bis August 1907 21 Übertragungsversuche mit vom

Menschen stammenden tuberkulösen Material ausgeführt. Als

Versuchstiere dienten 19 Rinder im Alter von 4 Wochen bis zu

4 Monaten und 2 Ziegen. 19 Übertragungsversuche liegen ab

geschlossen vor, zu denen Leichenteile von 10 Kindern und

3 Erwachsenen Verwendung fanden. Das vom Menschen

stammende tuberkulöse Material erwies sich hierbei: für

sieben Rinder und eine Ziege hochgradig virulent., für fünf Rinder

mittelgradig virulent, für zwei Rinder geringgradig virulent.

Hieraus ergibt sich, daß menschliche Tuberkulose auf das

Rind sehr wohl übertragen werden kann, und daß die

hierbeizubeobachtendenpathologischenVerltnderungen

sich in nichts von den durch experimentelle Über



24. Oktober 1907. 777BERLINER TIERÄRZTLICHE WOCBENSCBRIFT.
 

tragung von Rindertuberkulose auf das Rind erzeugten

unterscheiden.

Zum Vergleich wurde von 14 Fällen von Rindertuberkulose

ebenfalls Material künstlich auf 17 Versuchsrinder übertragen.

Das vom Rind stammende tuberkulöse Material erwies

sich hierbei: für 11 Rinder hochgradig virulent, für zwei Rinder

mittelgradig virulent und für vier Rinder geringgradig oder

völlig avirulcnt. Hieraus ergibt sich, daß es keineswegs in

allen Fällen gelingt, mit vom Rind stammenden

natürlichen Infektionsmaterial bei Rindern

typische von der Impfstelle ausgehende Tuberkulose

zu erzeugen. Zur genauen Feststellung des prozentualen Ver

hältnisses der hochgradig, mittelgradig und geringgradig rinder

virulenten bzw. avirulenten Fälle von Menschentuberkulose so

wie des analogen Verhaltens der Rindertuberkulose sind weitere

Untersuchungen wünschenswert.

Wenn die hochgradig und mittelgradig rindervirulenten Fälle

von Menschentuberkulose unter der gemeinsamen Bezeichnung

rindervirulent und die übrigen unter der Bezeichnung nicht

rindervirulent zusammengefaßt werden, ergibt sich, daß von

den dreizelm Fällen von Menschentuberkulose, bei denen eine

Prüfung auf Rindervirulenz durchgeführt werden konnte, neun

sich einwandfrei als riudervirulent nachweisen ließen. Unter

diesen befinden sich: sieben Fälle von Tuberkulose im Kindes

alter (darunter vier Fülle von primärer Darmtuberkulose) und

zwei Fälle von Tuberkulose Erwachsener (tuberkulöse Lungen

phthise). Als nicht rindervirulent erwiesen sich: drei Fälle

von Tuberkulose im Kindesalter und ein Fall von Tuberkulose

Erwachsener.

Die vorstehend mitgeteilten Versuche ergeben somit weiterhin,

daß nicht nur tuberkulöses Material von Kindern,

sondern auch solches von erwachsenen Menschen und

insbesondere an Lungenphthise gestorbenen, mit Erfolg

auf Rinder übertragen werden kann. Es sprechen somit

auch die weiteren im Veterinärinstitut der Universität Leipzig

zur Ausführung gelangten Übertragungsversuche nicht für die

Verschiedenheit der beim Menschen und beim Rinde vorkommenden

Tuberkuloseformen.

In derselben Abteilung behandelte ferner Medizinalrat Prof.

Dr.Joest-Dresden das Thema: Untersuchungen zur Frage

derLatenz der L_vmphdriisentuberkulose beim Rind. In

den letzten Jahren ist dieFrage, ob in unveränderten oder jedenfalls

makroskopisch nicht tuberkulös erscheinenden Lymphdrüsen le

bende, virulente Tuberkelbazillen vorkommen (wir sprechen in

solchen Fallen von latenten Tuberkelbazillen), mehrfach Gegen

stand von Untersuchungen gewesen.

Für den Menschen — hier wurden in der Hauptsache

Lymphdrüsen nicht tuberkulöser Individuen geprüft —* ist diese

Frage von mehreren Forschern bejahend beantwortet werden.

Die Frage des Vorkommens latenter Tuberkelbazillen beim

Rind ist bei Gelegenheit von Immunisierungsversuchen zur

Erörterung gelangt. Man fand bei Rindern, die einige Zeit

nach der Immunisierung mit virulenten Rindertuberkelbazillen

auf ihre Immunität geprüft worden waren, in den anscheinend

unveränderten Lymphdrüsen lebende Tuberkuloseerreger.

Nähere Untersuchungen fiir das Rind und andere Haustiere

fehlen jedoch. Dem Vortragenden erschien die Frage nach

der Latenz der Tnberkelbazillen in Lymphdrüsen sehr wichtig,

besonders in Hinsicht auf die Fleischbeschau. Er untersuchte

eine

 

daher vergrößerte, bei der Fleischbeschau indessen nicht tuber

kulös befundene Lymphdrüsen generalisiert tuberkulöser Tiere.

Insgesamt wurden 141 solcher Drüsen untersucht (57 vom

Rind, 82 vom Schwein, 2 von der Ziege). Hierzu diente einer

seits der Meerschweinchenversuch als Reagens auf‘ Vorhanden

sein von Tuberkelbazillen, andererseits wurden die Drüsen aufs

eingehendste makroskopisch und vor allem histologisch untersucht.

In 27 Lymphdrüsen vom Rind und in ~4 Lymphdrüsen vom

Schwein (also in 31 Drüsen insgesamt) wurden im Tierversuch

Tuberkelbazillen gefunden. In allen diesen Fällen ergab die

anatomische Untersuchung spezifische tuberkulöse Veränderungen

(Epitheloidzelltuberkel mit Riesenzellen) im Gewebe dieser

Drüsen. Die histologische Untersuchung dieser Lymphdrüsen

hat somit gezeigt, daß es sich hier nicht um latente

Tuberkelbazillen handelte. Latente Tuberkelbazillen

haben somit in den Lymphdrüsen des Rindes und

Schweines überhaupt nicht nachgewiesen werden

können. Wo der Tierversuch das Vorhandensein von

Tuberkelbazillen anzeigte, ließen sich histologisch

stets die spezifischen Veränderungen finden. — Auf

die näheren pathologisch-anatomischen Einzelheiten, die der Vor

tragende noch erörterte, kann ebensowenig wie auf die Be

deutung der Untersuchungen für die Fleischbeschau hier näher

eingegangen werden. Die ausführliche Arbeit erscheint dem

nächst in der Zeitschrift für Infektionskrankheiten usw. der

Haustiere sowie in den Verhandlungen der Deutschen patholo

gischen Gesellschaft.

Schließlich besprach noch in der Sektion für Tropen

hygiene Herr Tierarzt Dr. Sieber-Hamburg seine Versuche

über Einwirkung von Galle auf Bakterien und Protonen.

Außer den geschilderten Abteilungssitzungen beanspruchten

die allgemeinen Versammlungen am Donnerstag und Freitag

Vormittag das Interesse der Teilnehmer. Über das hier Gebotene

möge der Vollständigkeit halber noch kurz, wie folgt, berichtet

werden. ‚

Über das Sehen der niederen Tiere und insbesondere

über das Sehen der Wirbeltiere und der Kopffüßler

sprachen Professor Dr. Hesse-Tübingen und Dr. Heine

(3reifswald. Nach genauer Beschreibung des Baues der Seh

organe und der Akkommodationsvorgänge bei den Vertretern

der einzelnen Tierklassen gipfeln die Ausführungen darin, daß

sie eine Kritik an dem Sehvermögen des Menschen ausüben.

Ebenso wie es bei den anderen Sinnesorganen der Fall ist, ist

auch der Gesichtssinn des Menschen weit hinter dem der

meisten Tiere zurückgeblieben.

Die Eroberung des Luftmeeres lautete das Thema,

welches Professor Dr. Hergesell-Straßburg zum Gegenstand

seiner Betrachtungen machte. Unterstützt von vielen prächtigen

Lichtbildern führte Redner den Anwesenden die geschichtliche

Entwicklung und den jetzigen Stand der Luftschiti‘fahrt vor

Augen. Mit den Worten: „Das neue Gebiet (nämlich das Luft

meer) ist tatsächlich bereits erobert; nur befinden wir uns noch

in demselben Zustand, wie Pioniere in einem teilweise noch

unbekannten Lande. Es wird noch vieler Versuche und vieler

Studien bedürfen, ehe wir die neue Heimat, die uns in vielen

Teilen noch fremd ist, ebenfalls so gut und so genau kennen

lernen, wie das alte Land, die alte Mutter Erde“ ‘ schloß

Redner seine mit gespannter Aufmerksamkeit verfolgten

Schilderungen.
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Die neuere Tierpsychologie behandelte der Vortrag

des Professors Dr. zur Straßen—Leipzig, in dem er tretfliche

Beobachtungen an Material aus dem Tierreich — besonders aus

dem Kreise der Insekten Ä seinen Thesen zugrunde legte.

Den Schlußvortrag, welchen Geh. Hofrat Professor Dr. Wolf

Heidelberg hielt, bildete die Beschreibung der Milchstraße.

Hiermit war der geschäftliche Teil der 79. Versammlung

offiziell beendet. Es sei mir nun gestattet, noch einiges über

den Verlauf der Fi>stwoche im allgemeinen zu berichten. Das

Programm war gegen frühere Jahre so gut wie nicht geändert.

Am Montag Abend fand Konzert und Illumination auf dem be

kannten Belvedäre der Briihlschen Terrasse statt. Infolge un

günstiger Witterung mußten die Besucher die Innenräume

aufsuchen, die sich leider als viel zu klein erwiesen, so daß

hierdurch der Verlauf des Festabends eine Beeinträchtigung

erfuhr.

Der Dienstag Abend vereinigte eine große Anzahl Teil

nehmer im Königl. Opernhaus, woselbst auf Allerhöchsten Befehl

die Oper „Bohäme“ gespielt wurde. Am Mittwoch Abend fand

im großen Saal der städtischen Ausstellungshalle das übliche

Festessen statt, das dieses Mal —— auch von unserer Sektion —

eine sehr rege Beteilung fand. Von den bei dieser Gelegenheit

ausgesprochenen Toasten sei hier desjenigen des sächsischen

Ministers Grafen von Hohenthal und Bergen besonders Er

wähnung getan, welch’ letzterer unter anderem auch folgendes

mit ausführte: Er betrachte sich, da alle ärztlichen Fragen in

sein Ressort (Ministerium des Innern) fielen, als Kollege der

Herren, welche jetzt in Dresden tagten. Sachsen hätte jeder

zeit großes Interesse i‘iir wissenschaftliche Bestrebungen aller

Art gezeigt, dies bewiesen des Landes Musteranstalten, wie die

Frauenklinik, die Tierärztliche Hochschule und die ander

weitigen Landesanstalten. Er bringe, durchdrungen vom Geiste

der Medizin, der deutschen Gesellschaft der Natnrforscher und

Ärzte ein dreifaches Hoch.

Für Donnerstag Abend hatte die Stadtverwaltung die Ver

sammlungsteilnehmer zu einem in den gesamten Räumen der

Ausstellungshalle dargebotenen Empfangsabend eingeladen und

bewirtete daselbst ihre Gäste mit Speise und Trank. Frohe

Weisen der Konzertkapellen und mehrere Ansprachen ernsten

und heiteren Inhaltes sorgten für Unterhaltung der überaus

zahlreich Erschienenen. Der Verlauf dieses Festes dürfte wohl

allgemein befriedigt haben.

Den Abschluß des Kongresses brachten die für Sonnabend

angesetzten Ausflüge, deren einer nach der Bastei (Sächsische

Schweiz), der andere nach Meißen (Besichtigung der Königl.

Porzellanmanufaktnr, Domkonzert, Besichtigung der Albrechts

burg) und deren dritter nach Freiberg (Besichtigung der Erz

hiitten, der Bergakademie usw.) führte.

Mit der Versammlung war auch wiederum eine Ausstellung

verbunden, die allerdings einen ungleich größeren Umfang in

diesem Jahre erreicht hat als sonst. Ich würde mich einer

Unterlassung schuldig machen, wenn ich nicht an dieser Stelle

des Herrn Medizinalrates Prof. Dr. Kunz-Krause, Direktor

des chemischen Institutes an der Tierärztlichen Hochschule in

Dresden, gedächte, denn seinen unermüdlichen Bemühungen

war es in erster Linie zuzuschreiben, daß das Gebotene weit

über den Rahmen eines bloßen industriellen Unternehmens hin

ausging. Auf eine Schilderung der besonders wichtigen Aus

stelluugsobjekte hier einzugehen muß ich mir leider versagen.

 
Wenn ich nun zum Schluß noch den Verlauf der Kongreß

woche Kritik unterwerfe, so kann ich, ohne daß ich Gefahr

laufe als am Orte der Veranstaltung ansässiger Berichterstatter

der Unbescheidenheit gezielten zu werden, wohl behaupten, daß

die 79. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte sich

den früher abgehaltenen würdig zur Seite stellt. Hinsichtlich

der Tätigkeit der 31. (tierärztlichen) Sektion im besonderen

muß sogar mit Freuden konstatiert werden, daß dieselbe

wiederum eine bedeutende Steigerung erfahren hat. Die auf

über 60 sich bezifl‘ernde Teilnehmerzahl hatte die gehegten Er

wartungen übertroffen. Es gereicht daher den Einfiihrenden

zur besonderen Ehre, allen in Dresden erschienenen Kollegen

nochmals zu danken, da sie zum guten Gelingen des Werkes

nach besten Kräften beigetragen haben. Auf Wiedersehen 1908

in Köln!

Pauschalierung‘i

Nach einer kurzen Mitteilung der Berliner Neuesten Nach

richten soll der Finanzminister beabsichtigen, dem Landtag noch

in der bevorstehenden Session eine Vorlage über die Einführung

einer Pauschalsnmme für die Dienstreisen der Kreisärzte und

Kreistierärzte zu machen. Da es nicht mehr zweifelhaft ist, daß

dem Landtag eine große Vorlage über die Neuregelung der Beamten

gehälter zugehen wird, so hat jene Mitteilung eine gewisse

\’Vahrscheinlichkeit für sich. Denn die Einführung einer Pau

schalierung würde natürlich auf die Bemessung der Besoldung

der Kreisärzte und Kreistierärzte einen erheblichen Einfluß

haben, und es ist wahrscheinlich, daß man diese Änderung der

Besoldung auch dieser Beamten im Rahmen der allgemeinen

Vorlage wird erledigen wollen.

Es bleibt an sich bedauerlich, daß die Regelung des Ein—

kommens der Kreistierärzte immer noch nicht zur Ruhe kommen

will. Denn gleich mit der Einführung der neuen Besoldung,

die ja erhebliche Vorteile gebracht hat, ist eigentlich schon

das Gespenst der Pauschalierung aufgetaucht. Es muß wohl

gesagt werden, daß man dieser Absicht kein großes Zu

trauen entgegenbringt. Auch wird der Grundsatz von keiner

Seite angefochten werden können, daß die Bezahlung der ein.

zelnen Amtshandlung das gerechteste Prinzip ist. Ich habe

meine Ansicht über die Pauschalierung bereits in der B. T. W.

Jahrgang 1907 Nr. 12 dargelegt und nichts hinzuzufügen

oder abzunehmen. Angesichts der Lage ist aber der Vorschlag,

den Herr Kreistierarzt Krüger in Nr. 41 der B. 'I‘. W. gemacht

hat, doch gewiß sehr beachtenswert. Unzweifelhaft sind ja.

hierbei die Kreistierärzte allein kompetent, da nur eine ganz

genaue Kenntnis des Geschättsganges eine zutreffende Ab

schätzung der Vorteile des gegenwärtigen und der Wirkungen

des Pauschalsystems gestattet. Wenn die Kreistierärzte glauben,

unter gewissen Bedingungen sich mit der Pauschalierung ab

finden zu können, so wird man von andrer Seite dem gewiß

nichts entgegenhalten dürfen. Jedenfalls ist es sehr wohl möglich,

daß der Vorschlag Kriigers, Tagegelder für jedes einzelne

Geschäft zu zahlen und nur die Reisekosten zu pauschalieren,

einen brauchbaren Mittelweg bietet. Voraussetzung würde

meiner Ansicht nach bleiben, daß die festen Gehälter noch so

weit erhöht werden, daß ein angemessener Pensionsbezug sich

ergibt, und daß die Pauschalsumme selbstverständlich nach

dem Durchschnitt der letzten Jahre genügend bemessen wird.

Es muß auch der Hoffnung Ausdruck gegeben werden, daß,

wenn durch Einführung der Pauschalierung die hauptsächliche
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finanzielle Wirkung einer Rangerhöhung beseitigt ist, diese | Mitgliedern des Regierungskollegiums, der Vorsitzende der Ost

Erhöhung, d. h. die Einrückung der Kreistierärzte in die

V. Rangklasse dann bald eintrete. Schmaltz.

Tierärzte für Deutsch-Ostafrika.

In der Berliner Abendpost, einer Nebenausgabe des Berliner

Tageblatts, findet sich ein bemerkenswerter Artikel von Konrad

Alberti, welcher den Staatssekretär Dernburg auf seiner

ostafrikanischen Reise begleitet hat und seine Eindrücke in

Reisebriefen mitteilt. In seinem 18. Briefe vom 17. Oktober

1907 findet sich folgender, für Leser der B. T. W. höchst

interessanter Satz: „Man kann gut ein paar Dutzend Bureau

beamte entlassen, die in Dar es Salam spazieren gehen, und statt

ihrer vor allem Tierärzte anstellen, die in‘ dem zur Viehzucht

geschaffenen, aber völlig verseuchten Lande dringend not tun;

denn die vorhandenen drei reichen nicht aus für ein Gebiet, das

zweimal so groß ist wie Deutschland. Für Usambara, Kili

mandscharo, Meru und das Massailand ist die Wiederbeviehung

die wichtigste Frage; aber ein einziges verseuchtes Stück kann

Hunderttausenden das Leben kosten. Erst wenn in Deutsch

Ostafrika die Rinderherden wieder brüllen wie einst, wird es ein

reiches Land sein. Die Sanitätskontrolle ist nach dem Urteil

aller Sachverständigen nicht gar so schwer.“

Man wird nicht fehlgehen in der Annahme, daß diese

Ansicht auch von dem Herrn Staatssekretär geteilt wird, wenn

nicht bezüglich der Entlassung von Bureaubeamten, so doch

bezüglich der Notwendigkeit von Tierärzten. Denn eine dahin

zielende Andeutung hat Exzellenz Dernburg schon vor seiner

Ausreise dem Professor Schmaltz gemacht. In Ostafrika sind

unzweifelhaft die Tierärzte ebensosehr und in ebensolcher Zahl

notwendig wie in Südwest. Man wird auch genügend Bewerber

finden, wenn man sich entschließt, von vornherein ihnen an

gemessene Bedingungen zu bieten, erstens in bezug auf das

Einkommen, zweitens in bezug auf die Stellung, namentlich

gegenüber den Bureaubeamten, deren Tätigkeit Herr Konrad

Alberti nicht allzu freundlich zu beurteilen scheint, und

endlich und vor allem in der Hinsicht, daß dem Tierarzt, der

in der Kolonie eine Reihe von Jahren Tüchtiges geleistet hat,

in der Heimat dann unbedingt, die nötige Qualifikation voraus

gesetzt, ein Unterkommen in einer entsprechenden Amtsstellnng

gewährt wird, und daß die Herren, die in den Kolonien tätig

gewesen sind, bei der Bewerbung um Kreis- und Bezirkstierarzt

stellen nicht bloß Berücksichtigung, sondern vielmehr Bevor

zugung finden. Das scheint mir das allerwesentlichste zu sein.

Gern werden viele ein Dezennium in den Kolonien dienen, wenn sie

einer guten Heimatstelle sicherer sein werden, als heute.

Schmaltz.

Prinz Friedrich Wilhelm bei den Kreistierärzten.

(Erste Zusammenkunft der heamtetcn Tierärzte des Rom-Bez. Königsberg.)

Am 12.0ktober d. J. fand hierselbst im Plenarsitzungs

‚saale der Königlichen Regierung auf Veranlassung des Herrn

Landwirtschaftsministers die erste Versammlung der beamteten

Tierärzte des Regierungsbezirks Königsberg statt.

Außer den Kreistierärzten und den mit der Ausübung der

amtlichen Fleischbeschau betrauten Tierärzten des Bezirks waren

zugegen: , _

Der Herr Regierungspräsident von Werder mit seinem

 preußischen Landwirtschaftskammer, Herr Landrat a. D.

von Batooki-Bledau und der Hauptgeschäftsführer sowie

einige Mitglieder im Vorstande derselben und fast sämtliche

Landräte des Bezirks bzw. ihre Stellvertreter. Den Vorsitz

führte Herr Regierungspräsident von Werder persönlich, zeit

weise vertretungsweise der Departementstierarzt Veterinärrat

Dr. Mehrdorf.

Eine ganz besonders hohe Ehre und. Auszeichnung wurde

ostpreußischen Tierärzten dadurch zuteil, daß Seine

Friedrich Wilhelm von

den

Königliche Hoheit der Prinz

Preußen der Versammlung beiwohnte.

Seine Königliche Hoheit folgten den Verhandlungen vom

Anfang bis zum Schluß mit sichtliehem Interesse, besichtigten

aufs genaueste ein zu Demonstrationszwecken vorgelegtes und

in Zirkulation gesetztes pathologisch-anatomisches Präparat

— Darmteil eines an akuter Schweinepest erkrankten und ge

töteten Schweines und ließen sich noch die Einzelheiten der

Veränderungen an demselben erklären.

Die bis 2'/‚ Uhr dauernde Sitzung nahm, wie allgemein an

erkannt wurde, einen überaus gelungenen Verlauf und bot den

Anwesenden sowohl durch den Inhalt der Referate, wie in der

lebhaft geführten Diskussion Anregung und Belehrung.

' Nach der Sitzung fand in der Königshalle ein gemeinsames

Mittagsmahl statt, an welchem sämtliche Teilnehmer der Ver

sammlung, insbesondere auch seine Königliche Hoheit, der Prinz

Friedrich Wilhelm, teilnahmen.

Nach dem zweiten Tafelgange erhob sich (nach zuvor ein-‘

geholter Genehmigung des Herrn Regierungspräsidenten) der

Veterinärrat Dr.‘ Mehrdorf. um in teils ernster, teils launiger

Rede die Bedeutung des Tages für die ostpreußischen Tierärzte '

zu kennzeichnen. Derselbe ließ seine Ansp'rache in ein drei

faches Hoch auf Seine Königliche Hoheit und die übrigen Ehren

gäste ausklingen, in das die versammelten Tierärzte freudigst

und begeistert einstimmten.

Dieser Toast wurde vom Herrn Regierungspräsidenten

von Werder zugleich für‘ die übrigen Ehrengäste mit liebens

würdigen und zu Herzen gehenden Worten dankend erwiedert.

Sein dreifaches Hoch galt den Veterinärbeamten des Regierungs

bezirks Königsberg.

Die Versammelten blieben nach Aufhebung der Tafel noch

lange Zeit in zwangloser Unterhaltung beim Glase schäumenden

Bieres beisammen.

Erst nachdem Seine Königliche Hoheit mit dem Herrn Re

gierungspräsidenten unter der Versicherung Ihrer vollen Be

friedigung über den Aufenthalt unter den ostpreußischen Tierärzten

den Festsaal verlassen hatten, entfernten sich allmählich auch die

übrigen Teilnehmer, um im kleineren Kreise weiter dem Ver

gnügen sich hinzugeben.

Von den beamteten Tierärzten des Regierungsbezirks

Königsberg wird ein jeder mit ungeteilter Freude und Genug

tuung des verlebten schönen Tages gedenken. N.

Von der Frühjahrsversammlung des Tieriirztlichen

Vereins für die Provinz Brandenburg.

In Anwesenheit von 50 Vereinsmitgliedern hielt zunächst

Herr Dr. Schreiber einen Vortrag über die Immunisierung .

gegen Schweinepest. Die Diskussion wurde namentlich von dem

Vertreter, Herrn Oberregierungsrat Bergmann und anderen ‚ als Gast anwesenden Professor Ostertag geführt.
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Daran schloß sich ein Vortrag vom Professor Peter über

die Notwendigkeit einer tierärztlichen Organisation der

Rotlaufimpfung. Der Vortragende betonte zunächst, daß man

nicht zu viel impfen soll. Eine Organisation ist notwendig. Es

muß dem von gegnerischer Seite ins Feld geführten Einwand

des Mangels an Tierärzten begegnet werden, und es darf dabei

das Honorar nicht zu sehr betont werden. Man sollte nicht

mehr zögern, die Organisation in Angriff zu nehmen, von der

ja in einigen Kreisen schon ein Anfang gemacht ist, wo auch die

Kreisfonds bei der Impfung herangezogen wurden. Wir brauchen

diesen noch losen Organisationen nur mehr Festigkeit und eine

Spitze zu geben. Die Kammern werden uns auch dabei nützen.

Auch der hervortretende Gegensatz zwischen beamteten und

praktischen Tierärzten läßt sich gerade hierbei überbrücken.

Es empfiehlt sich, Kreisvereinigungen zu bilden und diesen je

eine Spitze zu geben. Diese Kreisvereinigungen hätten dafür

zu sorgen, daß die tierä.rztlichen Kräfte da sind, wo sie ge

braucht werden; sollten in einem Kreise die Tierärzte nicht

ausreichen, so würde es notwendig sein, von außerhalb junge

Innerhalb des Kreises sollte das

Honorar festgesetzt werden, wobei es natürlich darauf ankommt,

ob der Tierarzt den Impfstoff liefert. Bei einer größeren An

zahl von Impflingen und konzentrierten Beständen würde für

die Simultanimpfung ein Satz von 80 bis 100 Pf., bei Schweinen

über 100 kg sowie bei weiteren Entfernungen oder einer ge

ringeren Zahl von Schweinen natürlich ein höherer Satz an

gemessen sein. Auch bei der Notimpfung, wo man Serum und

Kultur zu verschiedenen Zeiten einspritzen, also zwei Reisen

machen muß, erhöhen sich natürlich die Sätze. Es ist sehr

anerkennenswert und für die Rotlaufimpfung von wesentlichem

Nutzen gewesen, daß die Serumfabriken Entschädigungen für

Verluste zahlen; indessen haben diese Entschädigungen doch

schließlich eine unangenehme Höhe erreicht; ein Seruminstitut

hat z. B. 14000 M. gezahlt. Auch dieser Punkt ist der Auf

merksamkeit der Organisation zu empfehlen. —- Tierarzt Meier

hält die Herbeifiihrung einer Kreisorganisation für

schwierig. Er hat sich selbst eine Organisation gemacht, die

sich recht bewährt hat. Die Amtsdiener nehmen im Frühjahr

Listen auf; nach diesen Listen führt er die Impfung aus, und

die Amtsdiener ziehen dann das Geld ein. Er bekommt ein

schließlich des Imptstofi‘es 1,50 M. für das Schwein. In der

Provinz Brandenburg sind zweifellos genug Tierärzte vorhanden.

Die Abgabe von Kulturen an Laien ist entschieden zu be

kämpfen. — Der als Gast anwesende Veterinärrat N evermann

betont ebenfalls, daß die Entschädigungspflichten der Serum

institute sehr drückend geworden sind. Auf dem Serummarkt voll

zieht sich die beachtenswerte Erscheinung, daß man der bloßen

Serumimpfung das Wort redet, die für Tierärzte nicht wird

reserviert werden können; die Kulturimpfung muß selbstver

ständlich den Tierärzten vorbehalten bleiben. Nevermann

weist darauf hin, daß im Jahresveterinttrbericht der preußischen

Kreistierärzte in einer besonderen Rubrik die Schädigungen ver

zeichnet werden, welche durch Laienimpfer herbeigeführt

werden sind.

Der Verein wählt schließlich eine Kommission, bestehend

aus Professor Peter, Veterinärrat Kieckhiifer, Veterinärrat

Graffunder und Tierarzt Meier, welche Vorschläge für eine

tierärztliche Organisation der Rotlaufimpfung in der Provinz

Brandenburg ausarbeiten soll.

Tierärzte heranzuziehen.

Ketzin

Ferner beschloß der Verein, in seiner Herbstsitzung die

laut gewordenen Wünsche der Privattierärzte einer Besprechung

zu unterziehen.

Welches ist der Rekord bei der Rotlaufimpfung?

Bei der Impforganisation entsteht die Frage, wieviel Schweine

man wohl an einem Tage resp. in einer bestimmten Zeit impfen

könne. Darauf habe ich von Kreistierarzt Dr. Zernecke-Elbing,

der sehr viel mit Impfungen beschäftigt ist, folgende Auskunft

erhalten: Bei der Simultanimpfung impft er in einer Molkerei,

wo alle Schweine sich zusammen befinden und geiibtes Personal

vorhanden ist, 100 Schweine in der Stunde. Neulich hat er

in 2 ‘/„ Stunden 325 Schweine geimpft, d. h. 6501mpfungen ausgeführt.

Die höchste Tagesleistung sind 400 Schweine; mehr ist wegen

der eintretenden großen Ermüdung in Rücken und Händen nicht

wohl möglich. Wenn sich die Schweine nicht in einem Gehöft

befinden, sondern sich auf viele Ställe verteilen, sind 200 Stück

als eine gute Tagesleistung anzusehen und in der Stunde nicht

mehr als 50 zu erledigen. —— Hinzugefügt mag werden, daß im

Kreise Elbing sehr viele größere Käsereien sich befinden, welche

sämtlich ganz regelmäßig die Impfung aller Tiere ausführen

lassen. Für sie ist die Rotlaufimpfung geradezu eine Rettung

der Existenz geworden; denn die großen Verluste, welche sonst

unvermeidlich alljährlich eintraten, drohten die Rentabilität der

Käsereien völlig in Frage zu stellen, während sie jetzt gänzlich

vermieden werden. S.

Zu meinem Artikel „Mißstiinde“.

Vielen Dank den Herren Kollegen zu ihrer zustimmenden

bricflicben Beurteilung meiner Zeilen. In der Tat zeigen sich in den

verschiedenen Sparten unseres Berufes je und je nicht selten

Dissonanzen, die vielfach teils der Fachilberfiillung, teils der Miß

gunst entspringen. Und doch dürfen alle Tierärzte selbst im

bittcrstcn Kampfe um den Broterwerb nicht uneingedenk sein des

alten Spruches: „(Joncordia parvae res crescunt, discordia maximae

dilabuntur“, selbst wenn die Gesamtzahl der Tierärzte noch be

ängstigender werden sollte. So müssen auch die Auswüchse

bekämpft werden, die die Praxis nicht selten zeitigt. Dieses Aus—

schreiben von Sprechstunden in Orten, wo ein Tierarzt bereits

seinen Sitz hat, dieser Kampf um die Ergänzungsbescbau behandelter

Tiere in einem anderen Bezirke, das Herabsetzen der Tätigkeit

eines konkurrierenden Tierarztes — sie könnten alle besser unter

bleiben. Auch wäre der Standessache damit gedient, daß die Kreistier

iirzte, sich mit allen Tierärzten des Bezirkes unparteiisch auf gleichem

Fuße halten möchten. Dasselbe gilt von den Departementstierärzten,

die auch das audiatur et altem pars sorgfältig berücksichtigen müssen,

falls Streitigkeiten zwischen den Tierärzten entstehen. Auch die Unter

bietungen sind nicht standesgemäß. Am nettesten nimmt sich die

Suche aus, wenn in der Zeitung steht „cavete“ usw. Die Folge

davon ist gewöhnlich ein um so größerer Bewcrberansturm; denn

jeder denkt „holla, da ist was los, sonst schrieb „der“ nicht cavete“

und die Wirkung des cavete ist gerade das umgekehrte. War da

z. B. im äußersten Osten irgendwo eine Stelle am Schlachthofe aus

geschrieben mit 2500 M. plus Stadtpraxis. Der Magistrat ist bereits

in Unterhandlung. Da ertönt das cavete. Kollegen, die anfragten,

erhielten vom dortigen Kollegen zur Antwort, die Verhältnisse wären

ganz gut, er, der Ansässige, wolle die Stellung haben, er wäre

mit noch bedeutend weniger zufrieden. Tableau! Wohin die Ver

hältnisse führen können, beschreibt Herr Bezirkstierarzt Beich

linger, Vorsitzender des tierärztlichen Kreisvereins in Oberbayern,

der bereits von der Gefahr eines ticriirztlichen Proletariates sprichh

Wenn auch dort infolge des völlig kostenlosen Studiums in München

für geborene Bayern die Überfüllung des Standes eine besonders

blühende ist, so hat dank der Uneinigkeit der Tierärzte die Stadt

gemeinde Moosburg anscheinend den Vogel abgeschossen. Der

dortige Flcischbeschaubezirk bringt angeblich 4200 M. ein und bisher

erhielt der Tierarzt dafür 600 M.l Als er 1200 M. wollte, wurde

ihm gekündigt und der nächstfolgende erhielt die 1200 M.l Ähn
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' geschah.

liche liebliche Verhältnisse betr. Ergänzungsbeschau beschrieb letzthin

Kollege Dr. Walch in Colmar im Elsaß in der D. T. W. Wären

hier die Tierärzte einig, so müßte ihnen ihre vom Staate aus

gesetzte Bezahlung werden! So heißt es immer, wie s. Z. der

Kreistierarzt in Langenschwalbach so schön beleuchtete: „Wir

können Dutzende bekommen.“ In Nr. 38 führte ich ein Beispiel

an, das mir im Leben selbst passierte, und das ich getreu, wie es

sich abspielte, wiedergab. Die Entschuldigung des betr. Herrn

kann ich ruhig der Kritik der B. T. W.-Abonnentcn überlassen.

Wenn man frisch in eine Stadt kommt, erkundigt man sich bei

den betr. Kollegen, besonders wenn sie einem koordiniert sind,

wie die Verhältnisse liegen. Hätte dies der in Betracht kommende

Herr nicht unterlassen, wären mir viele schlaflose Nächte erspart

geblieben. Die lange Zeit hat diese Erlebnisse nicht verweht. Er

hätte sich als Mann gegen Mann aussprechen sollen über das,

was ihm mißfallen, um so mehr aber, wenn er, wie er selbst

zugibt, überzeugt war, daß die Kritik nur Im Standeslntsresse

So tat dies sein Vorgänger, durch dessen Emp

fehlung er die Stelle erhielt und meine Nachfolger insgesamt.

In der persönlichen Unterhaltung stellt sich manche Sache als

ganz anders heraus, wie der Opponent sie in sich aufgenommen.

In den 14 Tagen seiner Tätigkeit hätte er Zeit hierzu genug gehabt. ’

Er hätte dann gehört, daß infolge der Zusammenlegung fast gleich

großer Teile zu einer Gesamtstadt die Stellung der Tierärzte viel

fach von dem Einvernehmen unter sich selbst abhing, daß ganz

besonderer Takt nötig sei, bei einem Zusammenarbeiten unter

ja ganz verschieden gearteten Dezernenten mit zwei Schlachthöfen

und einem Fleischbeschauamtc, auf das mehr Einwohner entfielen,

als auf beide Schlachthöfe zusammen. (Wenn nach meinem Ab

gehen meine Stelle geteilt wurde in mehrere Tierärztestellen, die

mit bedeutend weniger Gehalt festgesetzt wurden, so ist immerhin

fraglich, was von beiden dem tieritrztlichen Stande förderlicher ist,

zumal in benachbarten Städten, z. B. Herne, zurzeit ohne Ein

gemeindungen mit ca. 35000 Einwohnern, ebenfalls Laienfleisch-‘

beschauer tätig sind.) Wenn der Einsender dies alles von mir ge

hört hätte, würde es jedenfalls ihm nicht eingefallen sein, seinen

Dezernenten gegen mich einzunehmen, weil er gewußt hätte: „semper

aliquid haeret“. Daß eine Begütigung des Dezernenten völlig zweck

los wäre, mußte er im voraus wissen — im Gegenteil, solche an

scheinende altruistische Rückfälle sind eher schädlich als nützlich

angesichts eines Vorgesetzten, verdienen wohl auch nur sehr bedingten

Glauben. Vielmehr sind derartige Dissonanzen wahrlich lediglich

Sache der Kollegen, die sie unter sich selbst ausfechten müssen,

weil es nur ihren eigenen Stand angeht. So lange aber die Tier

ärztekammern uns fehlen, müssen wir diese bedauerlichen Fälle in

unseren Fachblattem des näheren beleuchten, die allein mitfühlen,

wo uns der Schuh drückt. Wenn ferner ein kreistierilrztlicher

Kollege z. B. infolge seiner wohlmeinenden Absicht Kollegen warnt,

in Prüm anzunehmen und dafür vom dortigen Magistrat beimMinisterium

verklagt wurde, so ist das ja schlimm genug; Tierärzte sollten es

untereinander aber jedenfalls nicht so machen. Wenn schließlich

der Herr Einsender die Tragweite seines Tuns für etwas zu knapp

gehalten hat, so teile ich ihm mit, daß die letzten Worte des ersten

Vorgesetzten beim Abschied — von irgendwelcher Dienstentlassung

war keine Rede — lauteten: „Ich gebe Ihnen den guten Rat,

schreiben Sie nicht mehr so scharf“, die wohl aus dem Herzen

kamen, mich aber nicht hindern können, für das Standeswohl auch

fürderhin nach Kräften zu kämpfen. Undauk ist eben überall der

Welt Lohn. Ich freue mich nichtsdestoweniger, daß mehr und mehr

die Tierärzte für ihre Interessen zu arbeiten beginnen, zumal auf

der ganzen Front die Entlohnung eine schlechtere geworden ist,

und z. B. teilweise wieder die „Zwangs“trichincnschau eingeführt

(an kleineren Schlachthöfen) zu werden scheint. Es gilt so vieles

in sozialer und ethischer Beziehung, worin sich noch Vorurteile

gegen den Tierärztestand kundgeben (vgl. die Worte eines Kölner

Arztes im „Thürmer“ kürzlich), daß wahrlich der Stand in erster Linie

neben den Kämpfen um eine lebensfähige materielle Unterlage Ge

legenheit genug hat, seine Kraft zu erproben, nicht aber in

Plänkeleien gegen Standesgenossen zu vergeuden. Der Schlachthof

direktor in Aschersleben z. B. hat durch freimütige Behandlung

seiner Gehaltsfrage in der Schlacht- und Viehhofzeitung seinerzeit,

 

gegen die meine Zeilen nur sehr zahm waren, eine erhebliche

Besserung seiner Stellung herbeigeführt und kürzlich auch einen

anderweitigen Ruf ablehnen können. Ferner hat keiner der tier

ärztlichen Leser ihn seinerzeit bei seinen „Oberen“ deshalb

verklagt.

Auf der andern Seite hat der Verein der Schlachthot'tierärzte

des Regierungsbezirks Arnsberg auf seiner letzten Sitzung den

Berichten zufolge auch die Gehaltsfrage zur Sprache gebracht.

Man hat auch allseitig die Tatsache bedauert, daß viele Gemeinden

noch sehr rückständig seien — Namen hat man nicht genannt, man

weiß aber, wer gemeint ist. Zu einer Eingabe hatte man sich

wohl ebenfalls nicht entschließen können, da man davon absah.

Um so bedauerlicher ist es seitens eines Vereinsmitgliedes, gerade

jemandem, der persönlichen Mut besitzt, derartige Ver

hältnisse klarzulegen, Ungelegenheiten zu verursachen, dazu noch,

wenn man überzeugt ist, daß er nur sich für die Gesamt

sache bemüht! — Was schließlich gar noch die Drohung mit

dem „Kadi“ anlangt, so dürfte man weniger Glück als beim

Anzeigen haben; ich habe nur blanke Tatsachen erwähnt,

die Gott sei Dank noch überall frei hcrausgesprochen werden

dürfen. Zum Überfluß noch gar möchte ich erwähnen, daß

die erste Anzeige über mich nicht allein geblieben ist seitens des

derzeitigen Leiters des Nickendorfer Schlaohthofes, obwohl ich den

Herrn fast nie zu schon bekam. —— Nebenbei bemerkt, war mir selbst

die philologische Zeitschrift, von Herrn Prof. Dr. Kannengießer

am Schalker Gymnasium herausgegeben, oftmals ein erhebendes

Beispiel, wie die Philologen ihre finanzielle und ethische Stellung

zu heben wissen; vielleicht gibt sie auch Tierärzten einen dies

bezüglichen Fingerzeig. Dr. med. vet. et phil. Göhler.

Erklärung.

Auf den Artikel des Herrn Schlachthofdirektor Lauff will

ich an dieser Stelle nicht mehr erwidern, will aber mitteilen,

daß ich bei der Kgl. Regierung gegen Herrn Lauff den Antrag

auf Einleitung des Disziplinarverfahrens und aus Anlaß besonderer

Vorkommnisse Stellung des Strafantrages wegen Beamten

beleidigung im Dienste beantragt habe. Meine Angaben über

die Sprechstunden kann Herr Tierarzt Reif-Waden bestätigen

und würde das auch vor den Lesern der B. T. W. bereits getan

haben, wenn die Aufnahme seiner darauf zielenden Erklärung

nicht abgelehnt worden wäre.*)

Herrmann, Kreistierarzt zu Merzig.

 

Maul- und Klauenseuche am 30. September I907.
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Regierungsbezirk usw. rg 3 ‘.= 8

bzw. Staat 3 ‘g; 15 g; „—, ,:, 3

(" = neu verseucht) E rä‘, ‘55 E,s"ii ‘E’,

M <5 <.'> n2 c: w

Preußen: 'Oppeln 2 l 4 9 + 1 + 3 + 8

Münster . 1 ' 1 2 0 0 0

Düsseldorf . 0 i 0 0 -« 2 — 2 -- 5

Preußen zusammen - 3 ‘s 11 — 1 + 1 + 3

Bayern:

Schwaben . . . . 2 7 52 o + 1 + 10

Württemberg:

Schwarzwaldkreis . 0 0 o —— 1 — 1 — 2

Donaukreis. . . . 1 1 1 + 1 + 1 + 1

Baden:

Mannheim . . . . l 2 2 0 0 o

Zusammen 7 , 15 | 66 — 1 + ‘2!+ 12

*) Ich habe es nicht für angängig gehalten, die obige persön

liche Suche durch das Eingreifen eines nicht angegriffenen Dritten

kompliziercn zu lassen. Schmaltz.
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Vorläufige Mitteilung.

Fertblldungskursus für Tlerärzte im Tlerhyglenischen Institut zu Bromberg.

' Voraussichtlich findet in der Zeit vom 12 bis 21. Dezember

d. J., vonuittags von 9—-1 und nachmittags von 3—6 Uhr, in der

tierhygienischen Abteilung des Kaiser Wilhelms-Instituts zu

Bromberg ein Fortbildungskursus statt. Derselbe umfaßt

einmal die wichtigsten Tierkrankheiten, ferner alle Fragen auf dem

Gebiete der Milehkunde. Zu dem Zwecke wird täglich aus beiden

Kapiteln je ein einstündiger Vortrag gehalten und finden im An

sehluß daran praktische Übungen, Demonstrationen und Obduktionen

statt. Die praktischen Übungen erstrecken sich auf die bak

teriologischen und histologischen Untersuchungen aller seuchenhaft

auftretenden Krankheiten und auf die zum Verständnis der Milch

hygiene und Milchkontrolle notwendigen Prüfungen. Ein näheres

Verzeichnis wird später bekannt gegeben. Um eine rechtzeitige

Uebersicht über die Anzahl der Teilnehmer zu gewinnen, ist es er

wünscht, wenn sehen jetzt ohne jede Verbindlichkeit diejenigen,

welche den Kursus zu besuchen beabsichtigen, dem Vorsteher der

tierhygienischen Abteilung dies kurz mitteilen. Mießncr.

Gernelnsame Versammlung der tierärztlichen Prcvlnzlslverelne von Posen

und Westpreullen

den 17. November 1907, Mittags 12 Uhr, in

Wilhelm-Institut für Landwirtschaft, Eingang
am S 0 nn t a g ,

Bromberg, Kaiser

Hauptportal.
Tagesordnung:

1. Geschäftliches.

2 Vortrag des Herrn Dr. Mießner

„infektiöse Schal'krankheiten.“

3. Besichtigung des Instituts.

Die Damen werden gebeten sich um 12 Uhr im Reichskanzler,

Ecke Danziger- und Bülow-Straße einzutinden, von wo sie zur

Besichtigung des Kaiser Vl'ilhelm-lnstituts geflihrt werden.

Um 25',’ Uhr Diner mit Damen im Hotel Adler, Eingang Haupt

portal. Couvert 4,50 M. Abends Tanz.

aus Bromberg über

H e y n e P r e u B e

‚ . Vorsitzender des 1 Vorsitzender des

'l‘ierärztlichen Proviuzial-Vereins Tierärztlichen Vereins

' für, Posen. in Westpreußen.

Eln seltenes Fest.

Am 23. Oktober feiert zu Neiße der allbekannte. und allbeliebte

Kreistierarzt a. D. Riedel, Ehrenmitglied des Vereins schlesiseher

Tierärzte, zum zweiten Male das Fest der silbernen Hochzeit.

Genossenseheftliehes.

Die Wirtschaftsgenossenschaft deutscher Tierärzte, e. G. m. b. H.‚

mit dem Sitz in Posen hat am 1. Oktober ihr zweites Geschäfts

jahr abgeschlossen. Sie hat seit ihrem zweijährigen Bestehen fast

um das doppelte an Mitgliederzahl zugenommen und stieg die Zahl

dieser von 224 auf 391. Der Umsatz des ersten Gesehäfsjahres in

Höhe von 92 770,47 M. wurde im zweiten Jahre fast verdoppelt und

betrug 179 223,81 M. Im einzelnen ergibt sich folgende Übersicht

über die einzelnen Monate: 

 

 

 

Zahl der Mitglieder Zahl der Warcnausgiingc

Monate

1905/06 1906/07 1905/06 i 1906/07

Oktober . . 224 303 . 45 ‘ 403

November . . 246 305 90 302

Dezember . 264 332 112 336

Januar . . . .‚ 264 340 139 369

Februar . 270 347 160 421

März . . . . . 277 355 280 534

April . . . . . 277 361 380 654

Mai . . . . . . 281 364 411 677

Juni . . . . . 286 372 540 687

Juli . . . . . . 286 375 370 \ 532
August. . . . 289 376 344 i 471

September. . 292 391 265 l 475

Ende 1905/06 IEnde 1906/07 i

im ganzen: 292 391 3 136 i 5 911

BERLINER TIERÄBZTLICHE WOCHENSCHRIFT.

 

 

 

  

 

 

 

-_. ‚ ,. Den Mitgliedern

Monate “’ ert der Ausg‘mge zugeführte Rabatte

1905/06 , 1906/07 1905/06 1906/O7

M. ~, M. M. .

Oktober . . . 1247,10 8874,31 49,10’ i 288,31

November . . l 804,85 7 290,13 78,40 283,12

Dezember . . 3745.75 9682,99 159‚90 \ 513.70

Januar . . . . 4306.09 10 444,78 78.60 604,02

Februar . . . 5209,36 10 321,20 108,40 582,98

März . . . . . 10 432,97 15 554,52 126,45 910,35

April . . . . . 12130‚70 22 338,81 161,25 1 340,86
11131 . . . . . . 12 166,67 26 375,39 168,40 1 559,90

Juni . . . . . 13 026.40 21451,44 194,10 1365,20Juli . . . . . . 9 775,19 18 050,49 133,75 l 1 206,45

August. . . . 9283,37 15 479.62 131,65 1 954,35
September . . 9 541.23 l 12 860,13 140.10 i 782,55

im ganzen: 92 770,47 | 179 223,8l 1 530,00 i 10 332,29

Außer den Warenrabatten von 10 392,20 M. kommt noch ein

Extrarabatt von rund 4000 M. an die Mitglieder zur Verteilung.

Über die Ausschüttung des Reingewinnes wird die für Bromberg

im November in Aussicht genommene Generalversammlung befinden.

Wären die Herren Kollegen in unserer einfachen wirtschaftlichen

Frage einig, Mitglieder der Genossenschaft und machten alle ein

schlägigen Bezüge durch diese, so würde ein Stück sozialer Arbeit

mit Leichtigkeit geleistet werden können. Wers glaubt, der komme

und stehe zu uns, wers nicht glaubt, der möge unsern Erfolg wohl

wollend prilfen. Nur Einigkeit macht stark und von den ca. 2500

deutschen Kollegen der Praxis steht schon ein Sechstel bei uns.

Es fehlen noch die übrigen fünf Sechstel.

Marks-Posen.

 

Personalien.
Auszeichnungen: Es wurde verliehen dem bisherigen Professor

an der Tierärztlichcn Hochschule in Berlin, Universitätsprofessor,

Geheimen Regierungsrat Dr. Hermann Munk der Rote Adlerorden

dritter Klasse mit der Schleife, den Oberveterinären Adolf (Fnßmann

beim Train-Bat. Nr. 6 und Otto Will-e beim Fcldart.-Regt. Nr. 35

und dem Tierarzt Anselm Reelle-Wald (Oberamt Sigmaringen)

der Königliche Kronenorden vierter Klasse. — Es erhielten der

Kgl. Krcistierarzt Weißkopf-Augsburg fiir erfolgreiche Leistungen

auf dem Gebiete der Landwirtschaft die goldene Vereinsdenkmiinze;

die Kgl. Bezirkstierärzte d'Allcur-Homburg, Dow-Regensburg, Hand—

schuh—Obernburg, Krmzburger-Beilngries, Kuglrr-Kötzting, 1lfüller

Rockenhausen, Pdwnhauscr-Kemnath, Pöhlmann-Wunsiedel, Rogg

Burglengonfeld, Wucher-Gcisenfcld, Zimmercr-Hersbruck, die Kgl.

Tierzuchtinspektoren Eckart-Landau, Dr. Grez'ther-Donauwörth und

Distriktsticrarzt Wucher-Geisenfeld die große silberne Vereins

denkmiinze; die Distriktstierlirzte Diem-Burghausen, .llayer-Winnweiler

und Summa-Münnerstadt die kleine silberne Vcreinsdenkmünze.

Ernennungen: Wissenschaftliche Stellen: Tierarzt August

Mulxer aus Nürnberg, bisher einjähriger Unterveteriniir, zum

Assistenten am pharmakologischen Institut der Tieriirztlieben Hoch

schule in München. — Schlachthofverwaltung: Die Tierärzte

A. W. Dumont-Crossen und Max Mager-München zu Schlachthof

tieriirzten in Gleiwitz (Schles.) bzw. Dortmund.

Niederlassung: König]. Bezirkstierarzt a. D. Johann Neuwirth

München in Feldkirchen (Oberbayern).

Premovlert: Tierarzt Julius Preuß aus Strasburg (Westpr.) zum

Dr. med. vet. in Bern. ‚

Approbiert: Die Herren Georg Nickel aus Berlin, Anton Bertels—

mcycr aus Geseke, Georg Beyer aus Rawitseh, Paul Slresow aus

Berlin in Berlin.

Todesfall: Königl. Bezirkstierarzt Slu/flcr-lllilhldorf (Oberbayern).

 

Vakanzen.

(Vgl. Nr. 40.1

Stellen für emhulutorische Fleischbeschau und Privatpraxis: Brilon

i. Westf.: Tierarzt. Zuschuß jährlich 1300 M. Bewerbungen bis

1. November er. an den Magistrat.    

v‘nmwortllelh l‘llr den lnhelt (sxkl. lluententell): Prof. Dr. Schmaltz in Berlin. — Verlag und Eigentum der Verlagsbuchhandlung vorfltielid7d Schdetb 'Llfßelrlin. —

Druck von W. Bllxemleln, Berllu.



Die „Berliner "i‘lcriirztlinhe Wochenschrift“ erscheint

wöchentlich im Verlage von Richard Sehnetz in

Berlin SW. 48. Wllbalxnstr. 10. Durch jedes deutsche

Postamt wird dieselbe zum l’rci-=c von .\l. 5,— vierteljähr

lich (M. 4.,88 für die Wochenschrift, 12 Pi. für‘ Bestellgcld)

frei ins Haus geliefert. (Osterreichlsche Post-Zeitungs

Preisliste Nr. 5'“. Ungarische Nr. Sh.)

Tierärzflioho

Berliner

Orlglnslbeiträge werden mlt 60 lk.‚ in Petltsatz mit

00 Dill. für den Bogen honoriert. Alle Manuskripte,

Mitteilungen und redaktionellen Anfragen beliebe man

zu senden In Prof. Dr. Schmaltz, Berlin, Tierärzt

liche Hochschule. NW., Luisenstrstie 56. Korrekturen,

Rezenslons-Exemplsre und Annoncen dagegen nn die

Verlagsbuchhandlung.

Woohensohrift
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n „(Aus dem Kaiserlichen Gosundhcitsmntc.)

Über die Atiologie und die Bekämpfung der deutschen

Schweinepest”)

Von Geh. Regieruugsrat Prof. Dr. Uhlenhuth.

Meine Herren! Im Jahre 1903 berichteten de Schweinitz

und Dorset über eine in Amerika im Staate Jowa unter

den Schweinen beobachtete, der Hog-Cholera‘ ähnliche

Seuche, bei der ihnen eine Übertragung der Krankheit

sowohl durch unfiltriertes wie filtriertes bakterienfreies Blut

und Blutserum erkrankter Tiere auf gesunde Schweine gelungen

war und die sie daher ätiologisch auf einen ultramikros

kopischen Erreger zurückführten. Im Jahre darauf erschien

dann aus dem Bureau of animal industry von Dorset, Bolton

und Mac Bryde eine ausführliche Publikation über die Ätiologie

der Hog-Cholera mit. einer Einleitung von Salmon. Die Autoren

hatten auf Grund zahlreicher weiterer Untersuchungen und sorg

fltltiger Experimente die wichtige Tatsache erhärten können, daß

die Seuche im Staate Jowa echte Bog-Cholera gewesen, das

Kontagium der flog-Cholera somit ein filtrierbares Virus

und der bisher als Erreger der Krankheit angesehene Bog

Cholera-Bazillus nur ein sekundär sich ansiedelnder Parasit sei.

Verschiedene wichtige Beobachtungen waren es, welche

diese Forscher damals bewogen, trotz des im Jahre 1885 in

demselben Institut von Salmon und Smith entdeckten und als

Erreger der Bog-Cholera allseitig anerkannten Bacillus suipestifer

die ätiologischen Forschungen dieser Seuche auf Anregung von

Salmon von neuem wieder aufzunehmen, nämlich erstens der

verhältnismäßig sehr schwierige Nachweis des Bacillus suipestifer

in einzelnen Seuchenausbrüchen; ferner die Beobachtung, daß

Schweine, die mit dem Bacillus suipestifer geimpft waren, wohl

*) Vortrag gehalten auf der Versammlung deutscher Natur

forscher und Ärzte zu Dresden am 17. September 1907, sowie auf

dem XIV. internationalen Kongreß für Hygiene und Demographie

am 26. September 1907.

gegen diesen Bazillus, nicht aber gegen die natürliche Infektion

immun waren, während das natürliche Überstehen der Seuche

Immunität hinterließ; der Mißerfolg der Serumbehandlung in

der Praxis und der auffällige Unterschied, der zwischen der

Übertragung der Krankheit mit Blut natürlich kranker Tiere

einerseits und mit Reinkulturen des Hog-Cholera-Bazillus andrer

seits bestand. _

Während eine kleine Menge Blut eines an der Seuche

spontan erkrankten Schweines genügte, um bei subkutaner

Impfung eine tödliche Erkrankung hervorzurufen, waren große

Kulturmengen erforderlich, um bei gleicher Impfweise Tiere

krank zu machen, oder es gelang überhaupt nicht, die Krankheit

zu erzeugen.

Zu ähnlichen Ergebnissen,

kamen kurz darauf Boxmeyer und seine Mitarbeiter, auf

Grund ihrer Untersuchungen gelegentlich einer Epidemie in

Hastings im September 1903 und eines Seuchenausbruchs unter

dem Schweinebestand der Irrenanstalt Pontiac (Michigan) im

Mai 1904. Auch ihnen gelang es, durch subkutane Einspritzung

filtrierten Blutes Hog-Cholerakranker aus beiden

Epidemien die Bog-Cholera zu erzeugen.

Trotz sorgfältiger bakteriologischer Untersuchungen der

Fälle in Hastings konnten sie niemals den Hog-Cholera-Bazillus

isolieren.

Sofort nach dem Bekanntwerden der Arbeiten

de Schweinitz und Dorset über die Natur des Ansteckungs

Stoffes der amerikanischen Hog-Cholera wurden von Ostertag

im Hygienischen Institut der Berliner Tierärztlichen Hochschule

Versuche über die Filtrierbarkeit des Ansteckuugsstofl‘es der

deutschen Schweinepest angestellt. '

Diese Versuche, die mit dem Material von chronisch

schweinepestkranken Tieren aus drei verseuchten Beständen

wie die erwähnten Forscher,

Schweine

von

‘ vorgenommen wurden, fielen in acht Fällen negativ aus und

| sprachen somit zunächst gegen die Annahme, daß die in
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Deutschland herrschende Schweinepest auf ein filtrierbares Virus

zurückzuführen sei. .

Diese negativen Ergebnisse sind wohl der Grund dafür,

daß man die Untersuchungen der Amerikaner zunächst nicht

auch weiterer Nachprüfung bei uns unterzog. Man kam zu der

Annahme, daß die durch filtrierbares Virus hervorgerufene Form

der Schweinepest der Amerikaner als eine selbständige

Krankheit von der eigentlichen, durch den Bacillus

suipestifer hervorgerufenen Schweinepest abzutrennen

und besonders zu benennen sei. '

Einzelne Forscher freilich wurden trotzdem z. T. unabhängig

von den Amerikanern in ihrem Glauben an die ätiologische Be

deutung des Bacillus suipestifer erschüttert. So sprach Hottinger

in Sao Paulo 1905 auf Grund seiner vergleichenden Unter

suchungen über den Bacillus suipestifer und den Bacillus Sanarelli

den angeblichen Erreger des gelben Fiebers — da ihm eine

natürliche Übertragung der künstlich mit dem Bacillus suipestifär

erzeugten Impfkrankheit auf gesunde Schweine nicht gelang »,

die Überzeugung aus, daß der Bacillus suipestifer nicht der

Erreger der Schweinepest, sondern ein vom Darmkanal aus

ins Blut eingedrungener koliähnlicher ll=likrobe mit erworbenen

pathogenen Eigenschaften sei, welcher wohl immer, aber nicht

ausschließlich bei schweinepestkranken Tieren gefunden wird.

Auch Theiler waren schon 1903 bezüglich der Ätiologie

der südafrikanischen Schweinepest, die in klinischer und patho

logisch-anatomischer Einsicht der Bog-Cholera der Amerikaner

glich, Zweifel an der ursächlichen Bedeutung des Bacillus

suipestifer für diese Seuche entstanden. Ihm mißlang ähnlich

wie Boxmeyer trotz sorgfältigster Untersuchungen der Nach

weis des Bacillus suipestifer bei typisch pestkranken Schweinen.

Nach dem Bekanntwerden der Arbeiten der Amerikaner ging

Theiler daran, die Befunde nachzuprüfen. Wenn er auch

nicht filtriertes, sondern unfiltriertes Material, das sich aber

bei einfacher kultureller Untersuchung als keimfrei erwies, zur

Infektion benutzte, so kann man doch sagen, daß er die An

gaben der Amerikaner in den wesentlichsten Punkten bestätigt

hat. Ebenso bestätigte Hutyra diese Befunde für Ungarn,

und das Board’s Laboratorium für England.

Im Hygienischen Institut der Berliner Tierärztlichen Hoch

schule waren die Untersuchungen inzwischen von Ostertag

fortgesetzt. Um vergleichende Prüfungen über die amerikanische

und deutsche Schweinepest anstellen zu können, war Dorset

bereits 1904 von Ostertag um Überlassung von Material der

amerikanischen Bog-Cholera gebeten; da die Seuche inzwischen

im Staate Jowa erloschen war, konnte solches Material erst

im Jahre 1906 geschickt werden. Die mit diesem Material

angestellten Versuche führten zu einem durchaus positiven Er

gebnis, ebenso wie die nunmehr mit einheimischem Material

sofort ausgeführten Übertragungen. Danach war von Oster

tag der Beweis erbracht, daß auch die deutsche Schweine

pest, ebenso wie die amerikanische durch ein filtrier

bares Virus bedingt wird, und daß der Bacillus suipestifer

erst sekundär in den Körper der pestkranken Schweine eindringt.

Unsere eigenen Untersuchungen über das Wesen und die

Bekämpfung der deutschen Schweinepest, die ich seit Februar

d. J. im Kaiserlichen Gesnndheitsamte mit meinen Mitarbeitern,

den Herren Stabsarzt Dr. Hübener, Oberarzt Dr. Xylander

und Tierarzt Dr. Bohtz, ausgeführt habe, gingen aus von der

Nachprüfung der Befunde der Amerikaner.

 
Ich kann auf die Einzelheiten der diesbezüglichen Versuche

hier nicht näher eingehen, sondern verweise auf die ausführliche,

demnächst in den „Arbeiten aus dem Kaiserlichen Gesundheits

amte“ erscheinende Publikation.

Ich möchte nur betonen, daß die Filtration des Blutes- und

Organsaftes in Heimschen, Berkefeldschen und Pukallschen

Filtern unter allen erdenklichen Kautelen ausgeführt wurde und

stets das ganze Filtrat, das zur Injektion benutzt wurde, in

tote auf Keimfrelheit kontrolliert worden ist. Zur Prüfung der

Filter wurde der‘ Zusatz von Bacillus fluorescens zu der zu

tiltrierenden Flüssigkeit benutzt. '

Solches keimfrei gewonnenes Filtrat, welches aus fiinf ver

schieden natürlichen Schweinepestbeständen Deutschlands

stammte, hat das typische Bild der Schweinepest hervorgerufen.

Das filtrierte Material rief, in Generationen weitergeimpft, immer

wieder Schweinepest hervor; diese künstlich erzeugte Schweine

pest war sehr kontagiös.

Aus diesen Tatsachen muß man wohl schließen, daß die

Schweinepest durch ein belebtes ultravisibles Agens er

zeugt wird und nicht auf einer Toxinwirknng beruht.

Es konnte ferner in Übereinstimmung mit den Amerikanern fest

gestellt werden, daß Tiere, die die Krankheit überstanden hatten, sich

als immun erwiesen gegen die Infektion mit filtriertem Virus

und gegen natürliche Infektion. Das Krankheitsbild, das in unseren

Versuchen durch Verimpfung filtrierten und unfiltrierten Materials

schweinepestkranker Ferkel oder durch natürliche Ansteckung

hervorgerufen wurde, glich den in natürlichen Seuchenausbrüchen

beobachteten und in der Literatur beschriebenen in jeder Weise.

Von der Aufnahme des Virus bis zum Beginn der ersten

Krankheitserscheinungen vergingen durchschnittlich 8—- 10 Tage.

Verminderte Freßlust, Schwellung und Entzündung der Augen

bindehaut und krustöser Ausschlag auf der Haut sind meist die

ersten Zeichen der Erkrankung. Im weiteren Verlauf bekommen

die Tiere Durchfall, magern bis zum Skelett ab und gehen

unter kachektischen Erscheinungen zugrunde.

Öfters kommen die Tiere nach langem Kranksein in das

Stadium des sogenannten „Kümmerns“, sie bleiben im Wachs

tum zurück und gehen dann allmählich an interkurrenten Krank

heiten zugrunde.

Auch die pathologisch anatomischen Erscheinungen zeigten

das bekannte Bild; schwere diphtherische Entzündungen der

Schleimhaut, des Grimm- und Blinddarms mit tiefgreifender

Nekrose und Geschwürsbildung, meist in Form der bekannten

Boutons.

Auch an den Schleimhäuten des Rachens, der Nase sowie

des Magens und Mastdarms wurden häufig geschwürige Prozesse

beobachtet.

Ganz besonders hervorzuheben ist in unseren Versuchen das

außerordentlich häufige Vorkommen von L an g e n en t z ünd u ng e n,

fibrinöser, brandiger und katarrhalischer Formen. Da in solchen

veränderten Lungen häufig der Bacillus suisepticus nachgewiesen

wurde, hat man angenommen, daß die Schweinepest meistens

mit einer zweiten Seuche, der Schweineseuche, kompliziert

sei. Wir halten das nicht für richtig.

"on uns wurden solche Pneumonien sowohl in dem

aus verseuchten Beständen stammenden Ausgangsmaterial,

als auch bei den mit untiltriertem wie filtriertem

Blut und Organsaft geimpften Tieren beobachtet.

Bei Verimpfung von nur filtrlertetn Material — mochte
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es vom Blut, vom Darm oder den Lungen stammen —— wurde

in regelloser Weise, bald Schweinepest mit reinen Darm

veränderungen; bald mit Lungenveriinderungen allein,

bald auch beides Darm- und Lungenveränderungen er

zeugt, mit und ohne Vorhandensein des Bacillus

suisepticus. nachträgliche von außen kommende

Infektion mit der Schweineseuche konnte bei den in sterilisierten

Käfigen untergebrachten Tieren vollkommen ausgeschlossen

werden.

Nach unseren Beobachtungen gehören

entzündungen zu dem Bilde der Schweinepest. Da nun

in diesen Lungenentzündungen sehr ' vielen Fällen der

Bacillus suisepticus gefunden wird, so ist das noch kein Grund

dafür, eine zweite ansteckende Seuche als gleichzeitig mit der

Schweinepest bestehend anzunehmen; das primär den Körper

schädigende ist nnsererAnsicht nach in Übereinstimmung

mit Hutyra das Virus der Schweinepest; in der so durch

Schweinepestvirus geschädigten Lunge findet sich der Bacillus

suisepticus an, der auch bei den normalen Schweinen so außer

ordentlich häufig vorkommt. Wir haben 120 gesunde Schweine

untersucht und in 66 Füllen in den oberen Luftwegen ovoide

Bakterien nachweisen können, die sich weder durch die Kultur

noch auch in der Virulenz von echten Schweineseuchebakterien

unterscheiden. Damit soll nun aber keineswegs be.

hauptet werden, daß eine reine als selbständige

ansteckende Lungenentzündung auftretende Schweine

seuche im Loeffler-Schützschen Sinne nicht existiere.

Soviel scheint aber festzustehen, daß viele derartige Pneumonien

als Schweineseuche angesehen werden, die dem Virus der

Schweinepest in erster Linie ihren Ursprung verdanken.

Daß die deutsche Schweinepest gleichwie die

amerikanische Hog-Cholera durch ein filtrierbares, ver

mehrungsfähiges Agens hervorgerufen wird, dürfte

außer allem Zweifel sein. Der bisher als der Erreger der

Schweinepest angesprochene Bacillus suipestifer ist nicht der

eigentliche Erreger der Schweinepest, sondern spielt nur eine

sekundäre Rolle.

Er ist von uns wie von anderen Autoren häufig im Kot und in

den inneren Organen schweinepestkranker Tiere gefunden worden.

Im ganzen sind von uns 178 obduzierte pestkranke Schweine

bakteriologisch untersucht, darunter 16 aus natürlich verseuchten

Beständen, 87 künstlich infizierte, 70 natürlich angesteckte und

12 nicht der Infektion ausgesetzte Ferkel. Unter den 16 Original—

tieren, die das Ausgangsmaterial lieferten, ist der Bacillus

suipestifer nur einmal festgestellt worden. Unter den künstlich

infizierten 87 Ferkeln wurde er 47 mal, also in 59,3 Proz. der

Fälle isoliert, unter den 70 natürlich infizierten 29 mal, also in

41,7 Proz. und unter den anderweitigen Fällen 2 mal (6 Proz.).

Er wurde bei 178 kranken Schweinen 53 mal allein aus dem

Darminhalt und außerdem 23 mal gleichzeitig aus Kot und

Organen gezüchtet. Fand er sich in den Organen, so war er

auch jedesmal aus dem Darm zu isolieren. Bemerkenswert ist,

daß er in den Organen der geschlachteten Tiere vielfach in

Reinkultur angetroffen wurde. Hervorzuheben ist ferner sein

Vorkommen in den Lungen bei katarrhalischen I’neumonien.

Der Bacillus suipestifer wurde nun aber nicht als einzige

Bakterienart in den Organen nachgewiesen, 105 mal gelang sein

Nachweis nicht. Dafür wurden 7 mal sogenannte Varietäten

des Bacillus suipestifer, 3 mal dem Paratyphus A gleichende,

Eine

solche Lungen

in

1 mal der Bacillus enteritidis Gaertner, 50 mal Pyocyaneus,

36 mal Streptococcen und 27 mal Staphylococcen und 110 mal

Kolibakterien, welche die Loefflersche Grünplatte aufhellten,

herausgezüchtet; ein Beweis dafür, daß auch noch andere

Bakterien, außer dem Bacillus suipestifer, in die Organe ein

dringen können. 14 mal waren die Organe steril.

Die kulturelle Untersuchung des Darminhalts und der

inneren Organe erfolgte auf" den Loefflerschen Malachitgrün

Driga\lski und gewöhnlichen Gelatine- und Agarplatten; auf

Milchzucker- und Traubenzucker-Bouillon, Milch, Lakmusmolke,

Peptonwasser, Urcein und Neutralrotagar. Ferner wurde jeder

Stamm auf Agglutination, Tierpathogenität und Toxin

. bildung geprüft.

Der Bacillus suipestifer ist ja bekanntlich der Haupt

vertreter der nach ihm benannten Hog-Cholera- oder Paratyphus

B-Gruppe, jener Gruppe von Bakterien, die bei verschiedenen

Menscheu- und Tierkrankheiten angetroffen werden.

Nach den übereinstimmenden Angaben der Autoren, die wir

bestätigen konnten, läßt sich der Bacillus suipestifer vom Mäuse

typhus, Psittacosis, Paratyphus B, dem Fleischvergifter Typus

Aertryk weder kulturell noch biologisch sicher unterscheiden;

nur in der Tierpathogenität sollen einige Differenzen be

stehen; wohl zu trennen mit Hilfe der Agglutination ist er jedoch

vom Bacillus enteritidis Gaertner. Die Identifizierung des

von uns herausgezüchteten Bacillus suipestifer erfolgte auf

Grund der bekannten charakteristischen Kulturmerkmale.

Die Prüfung auf Agglutination erfolgte nicht nur mit dem

spezifischen Hog-Cholera-Antiserum, sondern auch mit einer Reihe

anderer Antisera verwandter Stämme wie Paratyphus B, Mäuse

typhus, Fleischvergifter Meirelbeck und Greifswald und mit

zwei aus verschiedenen Quellen bezogenen, im Handel befindlichen

polyvalenten Schweinepestseris.

Unsere Stämme sind zum allergrößten Teil auf Tierpatho

genität an Mäusen, Meerschweinchen und Kaninchen geprüft

worden. Sie verhielten sich in ihrer Virulenz diesen Laboratoriums

tieren gegenüber im großen und ganzen gleich. Zweifrisch

aus den Organen schweinepestkranker Ferkel herausgezüchtete

Stämme des Bacillus suipestifer sind auf Pathogenität

Schweinen gegenüber geprüft.

Es ist eine öfter bewiesene Tatsache, daß künstliche In

fektion mit dem Bacillus suipestifer Schweine nicht nur krank

machen, sondern auch die für Pest charakteristischen Darm

veränderungen hervorrufen kann; ebenso wie es unbestritten

ist, daß in gleich viel Fällen eine krankmachende Wirkung nach

Einverleibung von großen Dosen Schweinepest-Bazillen nicht

Worauf das eigenartige wechselnde Verhalten

zurückzuführen ist, ist schwer zu sagen. Virulenzunterschiede,

Infektionsmodus, natürliche Resistenz mögen dabei sicherlich

eine Rolle spielen. Noch vor Beginn unserer Versuche mit dem

filtrierbarem Virus wurde gelegentlich der Prüfung des gegen

seitigen immunisatorischen Verhaltens des Bog-Cholera und

Mäusetyphusbazillus (nach Wassermann und Ostertag) eine

Anzahl nicht vorbehandelter gesunder Schweine literweise mit

Bonillonkulturen des Bazillns suipestifer gefüttert, ohne daß auch

nur das geringste Zeichen einer Erkrankung aufgetreten wäre;

die Tiere erwiesen sich bei der Schlachtung als völlig normal.

Später wurden, wie gesagt, zwei Ferkel mit frisch gewonnenen

Kulturen subkutan und intravenös eingespritzt, ohne jede krank

machende Wirkung.

erzielt wird.
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Weitere künstliche Infektionen mit lebenden Bazillen sind

nicht vorgenommen, da aus der Literatur ja positive wie negative

Übertragungsversuche zur Genüge bekannt sind.

Die meisten herausgezüchteten Schweinepeststltmme wurden

auf Bildung von Toxinen in drei Wochen alten Bouillonkulturen

geprüft. Dabei ergab sich, daß alle Stämme hitzebeständige

lösliche Gifte gebildet hatten, ähnlich wie ich das für die aus

Fleischvergiftungs-Epidemie in Greifswald gezüchteten Para

typhus B-Stttmme beschrieben habe. ‚

Die auffällige Tatsache, daß so oft der Bacillus suipestifer,

trotzdem er als Erreger der Schweinepest nicht anzusehen ist,

in den Organen schweinepestkranker Tiere gefunden wird, brachte

uns ebenso wie die Amerikaner auf die naheliegende Idee, daß der

Hog-Cholera-Bazillus ein Bewohner des normalen Schweinedarms

sein müsse. Wir sind daher dieser Frage durch ad hoc an

gestellte Versuche nähergetreten.

Seitdem uns in der Loefflerschen Malachitgriinplatte

ein so ausgezeichneter selektiver Nährboden zur Ausschaltung der

gewöhnlichen Darmbakterien zur Verfügung steht, war die Möglich

keit derlsolierung aus demDarm von vornherein sehr aussichtsreich.

Von uns ist der Daminhalt von 600 Mastschweinen, die bei

der Schlachtung sich als völlig gesund erwiesen, bakteriologisch

untersucht worden. Unter allen Kautelen wurde mit einer aus

geglühten Platinöse aus dem aufgerissenen Blinddarm eine Öse

Stuhlgang entnommen und in sterile Bouillonröhrchen verimpft.

Von diesen wurden dann im Laboratorium Aussaaten auf Grün

platten und auf Drigalskiplatten vorgenommen. In 8,4 Proz. der

Fälle ist es uns gelungen, aus dem Darm gesunder

Schweine einen Bazillus herauszuzüchten, der alle

Kulturmerkmale der Hog-Cholera-Gruppe zeigt, sich

auch von den aus den schweinepestkranken Tieren

herausgeziichteten nicht unterscheidet, vom Bog-Cholera

Serum agglutiniert wird und hitzebeständige Gifte bildet, an

dessen Zugehörigkeit zur Hog-Cholera-Gruppe also nicht ge

zweifelt werden kann.

Diese Befunde, über die ich bereits im Mai d. J. in der

Berliner militärärztl. Gesellschaft*) berichtet habe, sind neuerdings

von Grabert bestätigt, er fand sogar den Bacillus suipestifer

in 7 von 23 Fällen im Darm gesunder Schweine.

Auffällig ist der niedrige Prozentsatz der in unseren Fällen bei

gesunden Tieren gefundenen Hog-Cholera-Bazillen ‚ ‚ 8,4 Proz. —

gegenüber den von Grabert sowie den von uns bei pestkranken

Tieren herausgezüchteten. Jedoch ist zu erwägen, daß bei

den offenbar zwischen Schweinepestvirus und Bacillus suipestifer

bestehenden Beziehungen mit einer im kranken Organismus statt

gehabten Anreicherung und so mit einer leichteren Nachweisbar

keit derselben gerechnet werden muß.

Zu berücksichtigen ist ferner, daß die Gelegenheit zur Auf

nahme der Bazillen bei ursprünglich hog-cholerafreien Tieren in

den Versuchsstttllen, wo die Tiere oft mit andern kranken Ge

führten zusammensitzen, eine ungleich größere ist, als bei den

unter natürlichen Verhältnissen lebenden. Auch dürften vielleicht

lokale Verhältnisse eine Rolle spielen.

Interessant ‘ist in dieser Beziehung die von Boxmeyer für

Nordamerika und von Theiler für Südafrika festgestellte Tat

sache, daß es Bestände von Schweinen gibt, die den Bacillus

suipestifer überhaupt nicht beherbergen. Der Bacillus sui

“) Siehe Deutsche militärätrztl. Zeitschr. 1907,

 

pestifer ist also nach unseren Untersuchungen ein weit ver

breiteter Saprophyt. Diese Tatsache ist nicht nur für die

Pathologie der Schweinepest wichtig, sondern für die bakteriolo

gische und epidemiologische Beurteilung des Paratyphus und

der l<‘leischvergiftungen von großer Bedeutung. Ich will auf

die Erwägungen, die man hieran knüpfen könnte, nicht näher

eingehen. Ob dieser im gesunden Schweinedarm vorgefundene

Hog-Cholera-Bazillus mit dem bei Schweinepest gesunden Bacillus

suipestifer und mit dem Paratyphus B-Bazillus identisch ist,

kann und soll natürlich nicht behauptet werden. Wenn

unsere bakteriologischen und biologischen Methoden

uns zurzeit noch keine Differenzen gestatten, so ist

daraus nicht mit Sicherheit zu schließen, daß sie

identisch sind. Es ist ja bereits erwähnt, daß unter der

Paratyphus B- resp. Hog-Cholera-Gruppe verschiedene

kulturell nicht unterscheidbare Bazillen bekannt sind, die nun

hinsichtlich der Tierpathogenität Differenzen aufweisen

sollen. Ich möchte jedoch empfehlen, diese scheinbar variabelen

Pathogenitätsverhältnisse, über die wir noch zu wenig wissen,

nicht.als durchgreifende Unterschiede zwischen den

Vertretern der Hog-Cholera-Gruppe anzusehen.

Das häufige Vorkommen in den Organen des mit Pest

virus infizierten Schweines kann vorläufig nur so erklärt werden,

daß das filtrierbare Virus als die prima sausa die

Gewebe schädigt, daß hinterher der Bacillus suipestifer ein

wandert und pathogene Eigenschaften entfaltet. Daß ihm

solche für den Schweineorganismus zukommen, ist durch

Experimente erwiesen.

Es wurden weiterhin Untersuchungen angestellt über die

Natur des Virus, seine Wirkung auf verschiedene Tiere,

die Art der Infektion, die Ausbreitung im Tierkörper,

die Ausscheidung aus demselben sowie über die Halt

barkeit in- und außerhalb des Körpers und über die

Verbreitungsweise der Krankheit.

Daß das filtrierbare Virus ein belebtes Agens ist,

steht wohl außer allem Zweifel. Dafür spricht die außer

ordentlich große Kontagiosität der Krankheit und der Erfolg

der künstlichen Übertragung von Generation zu Generation.

Eine Züchtung des Virus auf dem gewöhnlichen und

auch auf besonders hergestelltem Nährboden ist uns bisher nicht

gelungen.

Zur Infektion genügen im allgemeinen schon geringe

Mengen des virushaltigen Blutes oder Serums schweinepest

kranker Tiere. Jedenfalls haben wir mit Dosen von 0,25 bis

0,5 ccm eine Infektion erzielen können.

Kleinere Laboratoriumstiere und die gewöhnlichen

Haustiere verhalten sich gegen das Schweinepestvirus re

fraktär. Es wurden weiße und graue Mäuse, zahme und wilde

Ratten subkutan geimpft und gefüttert, Meerschweinchen und

Kaninchen subkutan und intravenös, Tauben und Hühner intra

muskulär, Katzen und Hunde subkutan, Ziegen, Esel, Rinder

und Pferde — letztere vier Tiere zu Immunisierungs

zwecken —- intravenös mit großen Dosen höchst infektiösen

Materials geimpft, ohne daß sich bei einem dieser Tiere eine

Krankheit hätte erzeugen lassen.

Das Virus geht, wie gesagt, durch Berkefeld-, Heim

und Pukallsche Filter, wie wir durch zahlreiche einwandfreie

Versuche haben feststellen können, hindurch. Jedoch hatten

wir den Eindruck, daß ein Teil des Virus durch diese
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Filter zurückgehalten wird, indem nämlich filtriertes Material

bei der Verimpfung in gleichen Dosen nicht so stark wirkte als

unfiltriertes. Das ist ja leicht erklärlich und scheint im be

sonderen Maße bei den ja an sich sehr dichten Pukallfiltern

der Fall zu sein. Zwei mit Pukallfiltrat geimpfte Ferkel

blieben nach subkutaner Einspritzung von 10 ccm vollkommen

gesund, während das mit Berkefeldfiltrat geimpfte Kontrolltier

# allerdings nur in leichtem Grade — erkrankte. Bei Wieder

holung des Versuchs mit anderem Material und anderen Filtern

erkrankten alle Tiere gleichmäßig an typischer Schweinepest.

Über die Infektionswege liegen bisher folgende Versuche

Es wurde dreimal je zwei Ferkeln das Serum, in doppelten

Gelatinekapseln eingeschlossen, direkt in die Speiseröhre

eingeführt, so daß durch den Schluckakt die mit Virus gefüllten

Kapseln direkt in den Magen gelangten. Vor Beginn des

Versuchs ließen wir die Tiere einige Zeit hungern. In drei

von sechs Versuchen, in denen auf diese Weise je 10 ccm Virus

per os einverleibt waren, das in derselben Dosis subkutan

eingespritzt, die Tiere an Schweinepest tötete, gelang es nicht,

die Tiere zu infizieren, während es bei dieser "ersuchsanordnung

in drei Fällen gelang.

Direkt unter das Futter gemischtes Virus hat in einer

Dose von 10 ccm bei einmaliger Fütterung die Tiere prompt

krank gemacht. Es ist möglich, daß der Füllungszustand

und auch der Säuregehalt des Magens hierbei eine Rolle spielt,

vielleicht erfolgt aber auch die Infektion in erster Linie von

der Schleimhaut des Maules und besonders des Rüssels, der

ja bei der Nahrungsaufnahme mit dem Futter in innige Be

rührung tritt.

Innerhalb des Körpers findet sich das Virus vor allem im

Blut und allen vom Blut durchströmten Organen.

Auch die Galle enthält das Virus, wie Versuche mit

drei Ferkeln beweisen, die wir anstellten, in der Hoffnung, mit

der Galle wie bei der Rinderpest ev. immunisieren zu können.

Alle drei Tiere erkrankten, zwei starben an Pest.

Bezüglich der Ausscheidung des Virus aus dem Körper

haben wir festgestellt, daß der Urin das Virus regelmäßig

enthält: drei mit filtriertem Harn geimpfte Ferkel starben

an Pest.

Im Gegensatz zum Harn scheint eine Ausscheidung durch

den Darm selbst bei Bestehen schwerster ulzeröser Prozesse

nicht die Regel zu sein. Wir haben in vier Versuchen Tiere

mit filtriertem Darminhalt nicht krank machen können; eine

immerhin auffallende Tatsache. ~

Was die Dauer des Aufenthalts des Virus im Körper

betrifft, so können wir hier zwei interessante Beobachtungen

mitteilen:

1. Ferkel, die Schweinepest überstanden haben und

in das Stadium des „Kümmerns“ geraten sind, können das

Virus noch in sich beherbergen, auch wenn keine offensicht

lichen pathologisch-anatomischen Veränderungen mehr bestehen.

2. Im Gegensatz hierzu gibt es Ferkel, die als ausge

sprochene Kiimmerer unter denselben Bedingungen des Virus

nicht mehr in sich beherbergen.

Außerhalb des Tierkörpers scheint sich das Virus nach

den Erfahrungen aus der Praxis sehr lange haltbar zu sein.

Wir haben über diesen Punkt bisher noch keine eingehenden

Beobachtungen anstellen können, vermögen aber zu berichten,

daß durch 10 bis 14 Wochen langes Aufbewahren virus

V01‘!

haltiger Flüssigkeit bei Zimmertemperatur das Virus

nicht abgetötet worden ist. 4

Was das Verhalten des "irus physikalischen Einflüssen

gegenüber anlangt, so haben wir in einigen Fällen feststellen

können, daß einstündiges Erhitzen flüssigen, virus

haltigen Materials auf 60 bis 700 C unwirksam gemacht

hat. Halbstündige Erhitzung getrockneten Materials

(Loeffler) auf 150°, einstündige auf 100°, 76° und 72°

tötete das Virus ab. Die Grenze scheint bei ca. 700 zu

liegen. Gegen Kälteeinwirkung ist das Virus widerstands

fähig. Wenigstens erwies sich Blut, das 24 Stunden im Ge

frierapparat bei —— 180 aufbewahrt und bei Zimmertemperatur

aufgetaut war, als voll virulent.

Gegen Austrocknung scheint der Ansteckungstoff ver

hältnismäßig widerstandsfähig zu sein. Blut und Serum, das

drei Tage in einer Glasschale in dünner Schicht bis zur Ge

wichtskonstanz eingetrocknet war, erwies sich als infektion

tüchtig.

Chemischen Agentien gegenüber scheint das Virus

ebenfalls resistent zu sein. Sublimat in einer 1°/„„ Lösung in

einem Verhältnis von 1:2 zugesetzt, tötete innerhalb 8 Tagen

nicht ab, ebenso nicht der Zusatz einer 5 proz. Glyzerin-Karbol

lösung in dem Verhältnis von 2:5. Um die Verhältnisse der

Desinfektion in der Praxis nach Möglichkeit nachzuahmen,

wurden allerdings die Desinfizientien direkt dem defibrinierten

Blut gesetzt, wodurch eine Ausfüllung von Eiweißstofl'en

stattfand. Beim Karbolglyzerin trat eine Gerinnung zu einer

dickflüssigen braunroten Masse ein. Es ist immerhin möglich,

daß durch den Gerinnungsprozeß der in dem geronnenen Eiweiß

eingeschlossenen Virusmassen der desinfizierenden Einwirkung

entgangen sind.

Um den Einfluß der Fäulnis auf das Virus zu studieren,

haben wir Ferkel mit dem Saft 28, 14 und 8 Tage alter

vergrabener, verfaulter Organe von schweinepest

kranken Ferkeln, deren Blut nach der Schlachtung der Tiere

höchst virulent war, impfen können, ohne daß eine Krankheit

aufgetreten wäre. Das mit achttägigem faulen Material geirupfte

Ferkel wurde drei Wochen nach der Injektion geschlachtet und

zeigte völlig normalen Befund.

Auf Grund unserer Untersuchungen über das Wesen und

die Natur des Virus können wir für die Ausbreitung der

Schweinepest wohl in erster Linie eine Kontaktinfektion

annehmen, womit die Erfahrungen in der Praxis übereinstimmen,

nach welchen der Handel mit Schweinen in den meisten Fällen

die Verbreitung der Seuche vermittelt. Gesunde Ferkel zu

schweinepestkrauken Tieren hinzugesetzt, erkranken so gut

wie regelmäßig. Was die Infektionswege betrifft, so

scheint nach unseren bisherigen Versuchen eine Infektion per os

eine ausschlaggebende Rolle zu spielen. Wir haben ja nach

gewiesen, daß der Urin das krankmachende Virus ent

hält, und es ist ja auch eine bekannte Tatsache, daß Schweine,

besonders Ferkel, mit einer gewissen Vorliebe ihren Urin

in die Futtertröge entleeren. Dadurch ist der circulus

vitiosus geschlossen. Der Stuhlgang scheint dabei im Ver

gleich mit dem Urin nach unseren bisherigen Versuchen eine

sehr untergeordnete Rolle zu spielen.

Inwieweit bei dieser Infektion per os die Schleimhäute des

Rüssels, der ja auch beim Fressen der Tiere in innige Be

rührung mit dem verseuchten Futter tritt, mitbeteiligt sind, muß

=k=l=
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durch weitere Untersuchungen entschieden werden, ebenso die

Frage, ob durch die Schleimhäute des Respirationstractus und

durch die Haut eine Infektion stattfinden kann. Daß durch eine

einmalige Fütterung stark mit virulentem Organsaft infizierter

Futtermittel (Kartoffeln und Schrot) die Krankheit hervorgerufen

werden kann, haben wir durch entsprechende Versuche zeigen

können. Da das Virus längere Zeit — außerhalb des Tier

körpers — virulent bleibt, so erscheint mit Rücksicht auf die

geringe Menge Virus, die zur Infektion unter Umständen aus

reicht, diese Art der Infektion durch infiziertes Futter oder

auch Personen, die an Schuhen oder Kleidern mit Virus infiziert

sind, sehr plausibel.

Von den Amerikanern ist die wichtige Tatsache festgestellt,

daß bei der Schweinepest nach Überstehen der natürlichen oder

künstlich mit filtrierbarem Virus hervorgerufenen Krankheit Im

munität gegen die natürliche oder künstliche Infektion eintritt.

Es ist im höchsten Maße auffällig, daß darüber aus der

Praxis in Deutschland keine sicher verwertbaren Erfahrungstat

stachen in der Literatur vorliegen.

Unsere Beobachtungen lassen an der Tatsache, daß nach

Überstehen der Pest eine hochgradige Immunität eintritt,

nicht den geringsten Zweifel.

Ein Läuferschwein, das uns aus einem verseuchten Bestande

in schwerkrankem Zustande eingesandt war, blieb am Leben und

entwickelte sich etwa von der sechsten Woche an in erfreulicher

Weise zu einem normalen Mastschwein, ebenso ein zweites aus

einem anderen Bestande, in welchem amtlich auf Grund der

Sektionen von gefallenen Schweinen Pest festgestellt war. Diese

Tiere wurden von uns in verseuchten Buchten gehalten und in

bestimmten Pausen zum Zwecke der Immunisierung mit großen

Dosen virulenten Materials (Blut, Organsaft) subkutan und intra

venös nachgeimpft und mit Organen geschlachteter und ver

endeter pestkranker Tiere in großen Mengen gefüttert, ohne daß

irgendwelche Krankheitserscheinungen oder Störungen in der

Entwicklung beobachtet wurden. Dasselbe gilt von einem aus

gewachsenen Schwein und 14 Ferkeln, welche nach Überstehen

der künstlichen oder natürlichen Infektion mit kranken Tieren

in verseuchten Bnchten_Wochen und Monate lang unter denselben

Bedingungen gehalten und zum Teil in ähnlicher Weise nach

behandelt wurden. Die erworbene Immunität war eine hoch

gradige und hat bis jetzt 8 Monate lang angehalten.

Der Nachweis dieser erworbenen Immunität ist von der

allergrößten Bedeutung, denn damit ist auch von vornherein die

Möglichkeit gegeben, künstlich eine Immunität zu erzeugen.

Solche Immunisierungsversuche sind von uns nach Fest

stellung dieser Tatsache und auf Grund der Erkenntnis von der

Filtrierbarkeit des Virus sofort in Angriff genommen.

Über eine wirksame Immunisierungsmethode gegen die

Schweinepest ist in Deutschland bis jetzt nichts bekannt

geworden.

dem Bacillns suipestifer immunisierte, der gar nicht der Erreger

der Schweinepest ist.

Der einzige, der auf Grund der neuen Lehre von der

Schweinepest einige Versuche über die Immunisierung publiziert

hat, ist Boxmeyer*) in Amerika. Er bediente sich der Simultan

*) Nach Abschluß unserer Untersuchungen erhielten wir

Kenntnis von einem in einer Patentschrift (Amerika) publizierten

Immunisienmgsvert'ahren von Dorsot, das im wesentlichen dem

"011 Boxmeyer entspricht.

Die Gründe sind darin zu suchen, daß man mit

 

methode. Er impfte mit Serum von Schweinen, die er mehrere

Male nach Überstehen der Krankheit mit virulentem Material

vorbehandelt hatte: außerdem nahm er Blut von kranken Tieren.

Von 5 Ferkeln sind 2 infolge der Impfung an Schweinepest erkrankt

und gestorben (1,0 Virus + 5 und 10 ccm Immunserum).

3 Ferkel, die 1,0 Virus und 10,0 Immunserum erhielten, zeigten

nach der Impfung Fieber und Appetitmangel, 2 erkrankten

davon leicht, nachdem sie der natürlichen Infektion ausgesetzt

waren, aber sie genesen, 1 blieb dauernd gesund, obwohl es

immer der natürlichen Infektion ausgesetzt war.

4 große Sauen (200, 100 Pfd.) erhielten 20 resp. 10 Serum

und 1,5 Virus (mit Glyzerin versetzt). Sie zeigten mäßige

Krankheitserscheinungen und waren (2) gegen große Dosen

Virus immun. Diese letzteren an großen Schweinen gewonnenen

Resultate sind mangels der nötigen Kontrollen wenig beweisend,

die an Ferkeln wenig befriedigend.

Interessant ist ein aus der früheren Zeit von Preiß an

gestellter Versuch. Er injizierte 30 gesunden Ferkeln 10 ccm

Blutsernm eines Schweincs, das nach einer Pesterkrankung

in der Genesung sich befand, aber bei der Sektion schwere

Pestläsionen aufwies. 30 blieben zur Kontrolle.

Von den geimpften erkrankten 18 und starben 9. Die un

geimpften 30 starben sämtlich.

Auf Grund dieses ermutigenden Experiments wurde in

Ungarn vielfach mit Serum solcher Schweine geimpft, bei denen

die Schlachtung die anatomischen Zeichen der Pest aufdeckte.

Die Impfresultate konnten aber nichts beweisen, da die Impfungen

bei allerlei Herden, bei gesunden und kranken und ohne Kontrollen

gemacht wurden. Sie konnten auch, wie wir jetzt wissen, nicht

günstig ausfallen, da, wenn auch unbeabsichtigt, zumeist wohl

noch infektionsfzihiges, wenn auch abgeschwächtes Material ver

wendet wurde. Der günstige Ausfall des Preißschen Versuches

ist wohl mit der Annahme eines passiven Schutzes allein nicht

zu erklären, vielmehr wohl so zu deuten, daß er abgeschwächtes

Virus in Händen hatte, das noch leicht krank machte und aktiv

immunisierte.

Unsere eigenen Untersuchungen erstreckten sich zu

nächst auf die Erzeugung einer aktiven Immunität. Mit Rück

sicht auf die Gefahr, die jede Impfung mit abgeschwächtem Virus

im Gefolge hat, versuchten wir zunächst mit völlig aviruleutem,

abgetötetem Material zu immunisieren.

Das Studium der biologischen Eigenschaften unseres Virus

hatte uns‘ bereits gezeigt, bei welchen Temperaturen das Virus

so beeinflußt wird, daß es eineKrankheit nicht mehr hervorruft.

1. Es wurden Tiere mit flüssigem, auf 780 C abgetötetem

Material vorbehandelt.

2. Ferner wurde eine Reihe von Ferkeln mit virulentem

Blut wiederholt eingespritzt, das nach Loeffler in völlig

trockenem Zustande ’/‚ Stunde auf‘ 150° C erhitzt war.

Desgleichen wurden Tiere wieder vorbehandelt mit eine

Stunde auf 100° C, eine Stunde auf 76,5° C, eine Stunde auf

720 C erhitztem Material in großen Dosen.

Nach der Vorbehandlung wurden die Tiere der natürlichen

Infektion ausgesetzt, zum Teil mit virulentem Material nach

geimpft.

Sämtliche Tiere erkrankten und gingen fast sämtlich an

der Pest zugrunde. Das Virus war offenbar durch diese Hitze

grade so stark geschädigt, daß es seine immunisierende Wirkung

verloren hat.
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Wir versuchten daher, das Virus in noch mehr schonender

Weise abzuschwächen.

Wir ließen Blut von an Schweinepest gestorbenen Ferkeln

bei 37 " C im Brutschrank 24—36 Stunden in dünner Schicht an

trocknen und spritzten mit diesem in 0,8 Proz. Kochsalzlö'sung

aufgelöstem Material mehrere Ferkel in achttägigen Intervallen

ein. Die Tiere blieben gesund und erwiesen sich bei der‘

Nachimpfung völlig immun. In einem zweiten Versuch

erzielten wir ein ähnliches Resultat. In einem dritten Versuch

wurden die Tiere jedoch nach der Einspritzung krank. Es

dürfte also diese Methode für die Praxis noch nicht geeignet sein.

Wir sehen, daß auch hier, wie bei anderen Immunisierungen,

ein abgetötetes Virus für die Immunisierung nicht geeignet

ist, ein abgeschwächtes aber zu gefährlich ist, da es unter

Umständen krank macht. Weitere Untersuchungen zur geeigneten

Abschwächung des Materials sind im Gange. '

Wir gingen nun über zu Versuchen über die passive

Immunisierung, in der Absicht, sie event. mit einer aktiven

zu verbinden.

Für die Gewinnung von Immunserum wurden Pferde, Esel

in steigenden Dosen virulentem Blut und Organsaft von schweine

pestkranken Tieren vorbehandelt. Die Tiere erhielten mehrere

Male 100 ccm intravenös eingespritzt, was sie im allgemeinen

schlecht vertrugen, so daß man bei den folgenden Injektionen

auf 50 ccm herabgehen mußte.

Nach längerer Vorbchandlung wurde das Serum für einen

Schutzversuch verwendet.

25—«40 ccm wurden einer Serie von Ferkeln eingespritzt und

dann wurden sie der natürlichen Infektion ausgesetzt.

Sämtliche Tiere erkrankten und gingen zum Teil an Pest

zugrunde. Ein Unterschied zwischen den Kontrolltieren ließ

sich nicht erkennen.

Aus diesem orientierenden Versuch kann man bisher soviel

entnehmen, daß das Pferde- und Eselserum bei dem jetzigen

Stande der Vorbehandlung einen schützenden Effekt nicht aus

geübt hat. Auch bei einem Heilversuch ergaben sich ähnliche

Verhältnisse.

Wir werden also unsere Pferde und Esel höher zu treiben

versuchen, um eventuell bessere Sera zu erzielen.

Wir glauben jedoch, daß Pferde und Esel überhaupt für

die Gewinnung eines Schweinepestserums wenig geeignet sind.

Bedenken wir doch, daß wir mangels einer Reinkultur des

Schweinepesterregers darauf angewiesen sind, das an sich schon

für Pferde sehr giftige artfremde virushaltige Schweineblut resp.

Serum zu verwenden, das naturgemäß Hämolysin- und Präzipitin

bildung anregt, so daß dadurch das Serum für Schweine äußerst

giftig wird. Dazu kommt die beobachtete Überempfindlichkeit

der Pferde nach Einspritzung von artfremdem Eiweiß. Diese ‚Be

obachtungeu führten uns dazu, die Schweine selbst zur Serum

gewinnung zu benutzen. Dabei kommt uns ja auch die Natur

insofern zu Hilfe, als sie uns in einem Schwein, das die

Seuche durchgemacht hat, bereits eine gewisse Summe von

Immunkörpern aufspeichert. Außerdem ist ja ein artgleiches

Serum für Immunisierungszwecke besonders deshalb besser ge

eignet, wie artfremdes, weil es erfahrungsgemäß langsamer aus

dem zu immunisierenden Tier ausgeschieden wird.

Diese Erwägungen waren es, die uns unabhängig von den

Arbeiten von Boxmeyer, die uns erst viel später bekennt wurden,

 

dazu führten, Schweine als serumliefernde Tiere in An

wendung zu ziehen.

Wir haben daher Schweine nach Überstehen der natürlichen

oder künstlichen Infektion mit großen Dosen virulenten

keimfreien Filtrats vorbehandelt. Die Tiere vertrugen die Ein

spritzungen verhältnismäßig recht gut.

Wir konnten nun feststellen, daß das so gewonnene

Schweine-Immunserum eine ausgesprochene Schutz

wirkung entfaltet. Zu unserem ersten orientierenden Versuch

benutzten wir ein Schweine-Immunserum eines Tieres, welches

erst einige Male mit 25-50 ccm virulenten Materials vorbe

handelt war.

11 Ferkel wurden für diesen Versuch eingestellt.

3 erhielten 25 ccm Schweine-Immunserum,

3 „ „ „ Pferde-Immunserum,

2 „ „ „ normales Schweine-Serum,

3 blieben unbehandelt.

Sämtliche Tiere wurden in einem Seuchenstall der natür

lichen Infektion ausgesetzt. '

Sämtliche Tiere gingen an Schweinepest ein, nur zwei mit

Schweine-Immunserum zeigten kaum irgendwelche Krankheits

erscheinnng; ein Ferkel erkrankte und ging ein.

Der Befund war so auffallend, daß wir nunmehr weitere

Versuche ansetzteu.

Um uns nun weiterhin über die Wirksamkeit des Schweine

lmmunserums Kenntnis zu verschaffen, wurde ein Versuch in der

Weise angestellt, daß einer Serie von Ferkeln 0,25, 0,5, 0,75,

1,0 ccm Virus eingespritzt wurde. Eine zweite Serie erhielt

dieselbe Menge Virus und die zwanzigfache Menge Schweine

Immunserum an einer anderen Körperstelle eingespritzt. Eine

dritte Serie erhielt ebenfalls dieselben Dosen Virus mit der

zwanzigfachen Dosis Pferde-Immunserum.

Während nun die Tiere mit Virus allein und die mit Virus

und Pferde-Immunserum sämtlich bis auf eine Ausnahme an

Schweinepest zugrunde gingen, zeigten die mit Schweine

Immunserum und Virus geimpften nur ganz leichte

Krankheitserscheinungeh und erholten sich sehr schnell.

Dieser Versuch zeigte uns auch in eklatanter Weise die gute

Wirkung des Schweine-Immunserums.

In einem weiteren Versuch erhielten Ferkel 0,5 Virus und

steigende Mengen Serum von 5, 10, 15, 20 ccm, und zwar auch

wieder je 4 Pferde-Immunserum und je 4 Schweine-Immunserum.

Sämtliche mit Pferde - Immunserum behandelten

Tiere gingen an Schweinepest zugrunde, während die

mit Schweine-Immunserum keine sichtbaren Krank

heitserscheinungen aufwiesen, bis auf die mit den

kleinsten Dosen Serum behandelten.

Die Wirkung des Schweine-Immnnserums war also auch

hier wieder eine ausgesprochene.

So wichtig uns diese letzten Versuche mit gleichzeitiger

künstlicher Infektion auch sein mußten, so hielten wir es doch

in allererster Linie für geboten, das Serum der Praxis ent

sprechend der natürlichen Infektion gegenüber weiterhin zu ver

suchen.

Wir stellten daher folgendes Experiment an:

4 Ferkel erhielten je 50 ccm Schweine-Immunserum. 4 Ferkel

erhielten 50 ccm Normal-Schweine-Serum subkutan.

Sämtliche Tiere wurden zusammen in einer Bucht mit

schwerkranken Tieren zusammengesetzt.
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Bereits nach 8—10 Tagen zeigten alle mit Normal-Serum

behandelten Tiere deutliche Krankheitserscheinungen, verklebte

Augen, Abmagerung. Diese Krankheitserscheinungen nahmen

rapide zu.

Um der ofl'enbar sehr bösartigen schweren Seuche, der die

Tiere ausgesetzt waren, sicher wirksam zu begegnen, wurde

die Einspritzung am 16. Tage noch einmal wiederholt; die

Immuntiere erhielten 25 ccm Immunserum, die Kontrolltiere noch

mals 25 ccm Normal-Serum.

Die mit Immun-Schweine-Serum behandelten haben

niemals deutliche Krankheitszeichen gezeigt, trotz

dem sie nunmehr seit 10 Wochen fortgesetzt mit

kranken Tieren zusammen in einer Bucht sitzen. Die

mit Normalserum geimpften Ferkel sind dagegen nach

14 Tagen bis 3 Wochen sämtlich an der Schweinepest

zu grunde gegangen und zeigten bei der Obduktion

schwerste diphtherische Darmgeschwiire.

Wenn auch dieser Versuch einen Zweifel an der Wirksamkeit

unseres Serums nicht mehr aufkommen ließ, so schien es doch

geboten, zu versuchen, mit einer Einspritzung auszukommen.

Auch nahmen wir in diesem Falle ein anderes Schweine

Immunserum. Das Tier, von dem das Serum stammte, war

mit angetrockuetem 37"C Blut immunisiert, und in entsprechen

den Intervallen, einmal mit 30, zweimal mit 50, dreimal mit

100 ccm virulenten Materials vorbehandelt.

Mit diesem Serum wurden sechs Ferkel in der Dosis von

50 ccm eingespritzt.

Zur Kontrolle erhielten zwei Ferkel 50 ccm normales

Schweineserum, zwei Ferkel 50 ccm Schweinepestserum, wie

es bisher im Handel bezogen wird.

Sämtliche Tiere wurden mit schwerkranken Tieren in der

selben Bucht zusammengesetzt.

Schon im Beginne der zweiten Woche zeigten sämtliche

vier Kontrollferkel auffallende Krankheitserscheinungen.

Ein Kontrolltier mit normalem Serum starb nach 13 Tagen

an Schweinepest. Die übrigen gingen nach zirka 20 Tagen

an Schweinepest zugrunde. '

Sämtliche mit Serum behandelten Tiere sind voll

kommen gesund geblieben.

In einem weiteren Versuch wurden 10 Ferkel,

2 mit 50 ccm

. „ „ |2 „ 20 „ Schweine-Immunserum (F)

2 „ 10 „

2 „ 5 „

 

subkutan eingespritzt und mit zwei mit 50 ccm Normal-Schweine

serum gespritzten Kontrolltieren in einen Seuchenstall gesetzt. Die

beiden mit Normalserum geimpften und eins mit 5 ccm Schweine

Imumnserum geimpften Tiere erkrankten nach acht bis zehn

Tagen und gingen an Schweinepest zugrunde, während sämt

liche übrigen Tiere gesund geblieben sind. Man wird

also auch mit kleineren Serumdosen auskommen können.

Diese auf der Erkenntnis der richtigen Ätiologie

der Schweinepest aufgebaute erfolgreiche Immuni

sierung beweist nunmehr besser als alles andere die

Hinfälligkeit des Bacillus suipestifer als ätiologisches

Agens auch bei der deutschen Schweinepest. Diese

"ersuche sind um so beweisender, als sie unabhängig .

 
von den Untersuchungen der Amerikaner zu demselben

Resultat geführt haben.

Wenn wir auch ausdrücklich betonen, daß wir es nur

mit Laboratoriumsversuchen zu tun haben, und wir uns auch

eine weitere Ausarbeitung der Schutzimpfung für die Praxis

noch vorbehalten, so geben wir uns doch jetzt schon der Über

zeugung hin, daß wir in dem von uns gewonnenen Serum

eine wirksame Waffe in der Hand haben, um in Ver

bindung mit anderen hygienischen Maßnahmen eine

der gefährlichsten Schweinekritnkheiten, die Schweine

pest, erfolgreich zu bekämpfen, denn unsere Labo—

ratoriumsversuche sind unter so schweren Infektions

bedingungen ausgeführt, wie wir sie in der Praxis

kaum vorfinden werden. In wie weit durch eine Schutz

impfung auch die mit der Pest kombinierte bisher als „Schweine

seuche“ bezeichnete Mischinfektion bekämpft werden.kann,

müssen die Erfahrungen in der Praxis zeigen.

Versuche in der Praxis, die wir nunmehr in Angriff nehmen,

wird demnächst berichtet werden.

Über unsere

 

Referate.

Toxisches Ekzem.

Beitrag zum Studium der Futtervergiftungen.

Von Mouilleron.

(Recueil d’Ali'ox-t, 15. September 1907.‘;

Im Laufe des Winters 1902 auf 1903 zeigte bei einigen

Pferden der Compagnie gönärale des Omnibus de Paris, nach

dem dem ganzen Bestand täglich eine kleine Quantität von aus

Stärkemehlfabriken bezogenen Gluten (Kleber) von Mais oder

Reis gefüttert werden war, eine ganz eigenartige Hauterkrankung.

Diese bestand in einer Entzündung der Haut, die sich für

gewöhnlich an den Extremitäten lokalisierte, aber von da aus

auch auf andere Körperstellen mit feinerer Haut hinziehen

konnte, und sich als ein Ekzem darbot, das speziell an den

Unterfüßen der Mauke gleich sah.

Das im Handel unter dem Namen Glutin bekannte Gluten

des Mais ist der getrocknete Rückstand bei der Stärkemehl

fabrikation. Es enthält bis zu 26 Proz. stickstoffhaltige Bestand

teile, nebst Fett, so daß es als ein erstklassisches Futtermittel

gelten kann. Die Pferde, denen ein Pfund im Tage verabreicht

wurde, fraßen es gern, nahmen dabei an Gewicht zu und

‘ entwickelten mehr Kraft und eine größere Arbeitsleistung.

Zu seinem Nachteile enthielt das Gluten neben den haupt

sächlichsten Nährstoffen des Maiskornes auch alle seine schädlichen

Bestandteile. Ist das Mais durch Verschimmelung verdorben,

so erstreckt sich das Verdorbensein nur auf seine stickstoff

haltigen Bestandteile, während sein Stärkemehl unverändert

bleibt. Da nun das verdorbene billiger ist als das gute, so

haben die Stärkemehlfabrikanten alles Interesse das billigere,

wenn auch verdorbene, zu kaufen. Um nun die Rückstände

verkaufen zu können, lassen sie einen starken elektrischen

Strom durch sie hindurchgehen, der alle schädlichen Bestand

teile vernichten soll.

Nach den Untersuchungen des Verfassers reicht dieser

Vorgang aber nicht hin, denn er konnte noch verschiedene

Schimmelpilze, wie den Mukor, den Aspergillus und das

Penizillium, herausziichten. Gerade diesen Keimen, die er durch

ein viertelstündiges Erhitzen des Glutens auf 80" ganz zerstören
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schreibt

mittels zu.

Das toxische Ekzem stellt sich in zwei Formen ein, als

akutes und als snbakutes.

Das akute Ekzem tritt acht Tage nach Verfütterung von

täglich 2 kg Gluten auf der hinteren Fläche eines oder mehrerer

Fesseln auf. Nach zwei bis drei Tagen überschreitet es das

Fesselgelenk nach aufwärts, um sich über die hintere Fläche des

Mittelfußes hinzuziehen, und innerhalb acht bis zwanzig Tagen

ist der ganze Fuß befallen. Die zuerst veflilzten Haare fallen

aus und lassen entzündete, verdickte, reichlich nässende Stellen

zurück, der Schmerz ist jetzt am heftigsten, und können sich

die Pferde nur mit Mühe bewegen. Die Temperatur kann bis

zu 40° aufsteigen. Mit dem Fortdauern der Intoxikation nehmen

die Läsionen auch zu, die Epidermis schält sich ab und die

Kntis liegt fi‘ei. Die Hautpapillen hypertrophieren und bilden

kleine, runde, regelmäßige Knötchen, welche durch schmale, mit

einer trüben, eitrigen Flüssigkeit gefüllte Griibchen von einander

getrennt sind. Durch Infiltration der Kutis schwellen die Füße

immer mehr an. Dauert die toxische Einwirkung fort, so erstreckt

sich die Affektion nach etwa dreißig bis vierzig Tagen auch auf

die Krone; sie greift die Huflederhaut an, löst den Fleischsaum

los und macht die Fleischkrone frei. Das Wachstum des neuen

Haares geht zu üppig und unregelmäßig vor sich, das Horn

schilfert sich ab, und der Hut‘ hat das Aussehen, als ob er mit

Kronenfetule behaftet wäre.

In der Eckstrebengegend findet der gleiche Vorgang statt,

der Strahl löst sich los und fällt ab, und das Hornwachstum ist

das gleiche wie beim Hut'krebs, dem der ganze Prozeß sehr

vortäuscht.

In seltenem Fällen dehnt sich die Krankheit auch auf den

Oberschenkel, die Gegend um den Schlauch, den After, die Augen,

die Lippen aus. An diesen Stellen ist aber die Haut nicht feucht,

sondern im Gegenteil recht trocken, rauh, rissig und faltig.

Nach acht bis zehn Tagen wird ihre Oberfläche hart, pergament

artig, die Ober- und Lederhaut reißen auf und es entstehen in

der Tiefe geradlinige Wunden. Mit der Einstellung der Fütterung

heilt alles wieder ab.

Die subakute Form ist die häufigste und befällt mit Vorliebe

die Hinterfüße, zwanzig bis dreißig Tage nach Fütterung des

Glutens. Der Prozeß bildet sich dabei viel langsamer, bleibt

auf die hintere Fläche des Fessels und des Mittelfußes beschränkt,

und die Pferde gehen nicht lahm. Nach einem Monat hat sie

ihren Höhepunkt erreicht, um dann stationär zu bleiben. Nach

Abstellung der Ursache braucht sie sechs Monate zur Heilung.

Der ganze Prozeß sieht der Mauke sehr ähnlich. Helfer.

konnte, er die schädliche Wirkung des Futter

Euterhämatom und Mastitis bei einer Kuh.

Von Assistent Ph. Braun-München.

(W0rh0üsrhr‘ilt für Tierheilkunde und Viehzucht, 51. Jahrg., Nr. 30.1

Verf. beschreibt einen Fall von Euterentzündung' und

Hämatom bei einer in der Tierärztlichen Hochschule auf

gestellten Kuh, die sich diese Erkrankungen durch Niederrennen

Am Verlauf, welcher mit

Übergang in chronische entzündliche Induration abschloß, ist

nichts besonders Bemerkenswertes festzustellen; dahingegen

dürften die von B. vorgenommenen Milchuntersuchungen

Interesse erwecken. Die Reaktion der Milch aus dem er

eines Drahtzaunes zugezogen hatte.

 

krankteii Viertel war, solange infolge Bestehens des Hämatoms

Blut beigemischt war, deutlich alkalisch, während die Milch der

gesunden Euterviertel amphoter reagierte. Nach Eintritt der

Entzündungssymptome ließ sich ein Unterschied in der Reaktion

nicht mehr feststellen. Eine besondere Abweichung im

spezifischen Gewicht konnte nicht ermittelt werden. Die

Bestimmung des Fettgehaltes ergab das Faktum, daß das

Fett in der Milch aus den gesunden Vierteln unmittelbar beim

Beginn der Entzündung bis zu 7Proz. anstieg und in der Folge

gegen 4 Proz. betrug, während zuvor nur 1,8—2 Proz. gemessen

werden konnten. Der Fettgehalt der Milch aus dem entzündeten

Viertel ließ sich in den ersten Tagen wegen der geringen

Sekretion nicht bestimmen, später glich er dem der normalen

Milch. Im Kremometer zeigte die veränderte Milch bei gleichem

prozentualen Fettgehalt, wie ihn die Milch der gesunden Viertel

aufwies, eine breitere Rahmschicht als die normale Milch, was

wohl in der bedeutenderen Größe der Fetttröpfchen seine Ur

sache hatte.

Zur Behandlung der Entzündung war innerlich Jodkalium

verabreicht worden (3 mal je 10,0). Bereits drei Stunden nach

der ersten Gabe konnte das Jod in der Milch und im Harn

nachgewiesen werden. Die Milch aus dem erkrankten Viertel

zeigte die Jodreaktion mehr als doppelt so stark wie diejenige

aus den gesunden Vierteln; diese Beobachtung läßt sich

möglicherweise so erklären, daß das jodkaliumhaltige Blut in

folge der Alteration der Gefäßwände innerhalb des Entzündunge

herdes direkt in die Drüsenhohlräume übergetreten ist. Das

Jod konnte noch am 10. Tag nach der letzten Gabe in Milch

und Harn nachgewiesen werden, im Harn des während dieser

Zeit gesäugten Kalbes ließ es sich nicht ermitteln.

J. Schmidt.

Zur Ätiologie des Hahnentritts.

Von Stabsveterinür Pohl.

(Zeitschr. f. Veterinärk. 1907, S. 327.)

Daß auch Erkältung die Erscheinung des Hahnentritts

hervorrufen kann, lehrt folgender Fall. Ein Pferd litt an einer

Verstauchung des rechten hinteren Fesselgelenks; die un

bedeutende Lahmheit war durch eine zweitägige Ruhe und

Kühlen im fließenden Wasser bereits beseitigt. Am dritten

Tage wurde Patient wieder, bis zur Sprunggelenkshöhe mit der

rechten Körperseite der Strömung zugewandt, bei 100 C Wasser

temperatur in den Floß gestellt. Unter Wind und Regen stellte

sich hierbei plötzlich eine erhebliche Abkühlung der Atmosphäre

ein. Beim Herausftihren aus dem Wasser konnte sofort folgendes

festgestellt werden: Der rechte Hinterfuß zeigt in geradezu

erschreckender Weise die Erscheinung des Hahnentritts; der

Huf schlägt fast gegen den Bauch. Die nähere Untersuchung

der Gliedmaße blieb ergebnislos. Für die Annahme einer Er

kältung spricht u. a. der Umstand, daß der Hahnentritt, nach

dem Patient zwei Tage im Stall gestanden hatte, ohne weiteres

Zutun verschwand und sich nicht wieder bemerkbar gemacht hat.

Richter.

Mitteilungen aus der Praxis.

Erfahrungen mit polyvalentem Kälberruhr- und Schwelneseucheserum.

Bei 120 Kälbern, die Vonnahme, Tierarzt in Beverungen,

mit polyvalentem Kälberruhrseruxn impfte, war der Erfolg sehr

gut. Ferner impfte Vonnahme 300 Ferkel mit polyvalentem

Schweineseucheserum und Bazillenextrakt nach Ostertag und

Wassermann. Während in diesen stark verseuchten Beständen
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vor der Impfung über 50 Proz. eingingen respektive Kümmerer

blieben, konnte bei den geimpften Ferkeln keine Spur von

Schweineseuche festgestellt werden. Bei einigen älteren

Kümmerern war der Erfolg geradezu überraschend.

Phosphorsaurer oder kohlensaurer Kalk?

Holterbach empfahl in Nr. 26 der Deutschen tierärztlichen

Wochenschrift die Verabreichung von reinem phosphorsauren

Kalk. In Rücksicht darauf, daß dieses Präparat an und für

sich sehr teuer ist und demgemäß die Verfütterung in einem

größeren Viehbestande erhebliche Kosten verursacht, schlägt

Dr.Nörner vor, an Stelle des reinen phosphorsauren Kalkes

kohlensauren Kalk dem Futter beizumischen. Dies ist besonders

in jenen Gegenden zu empfehlen, wo-Phosphorsäure-Düngung

üblich ist. Die dort gewachsenen Pflanzen enthalten reichliche

Mengen von Phosphorsäure, so daß also eine Zufiitterung von

Phosphorsäure in diesen Gegenden in der Regel überflüssig ist.

Beitrag zur Yohimblntherapie.

Einen dreijährigen Oldenburger Bullen, der in letzter Zeit

nicht mehr deckte und der auch die sonst bei ihm beobachtete

Onanie nicht mehr trieb, gab Tierarzt Kluge Yohimbin. Es

wurde 1 Gramm in 200 Wasser gelöst, und zwar täglich fünf

mal einen Eßlöffel voll im Getränk. Nach einigen Tagen deckte

er eine Kuh in befriedigender Weise, auch zeigte sich die

Onanie wieder. Da der Bulle infolge des stark entwickelten

Heubauches bei späteren Deckversuchen sich nur schwer zur

erforderlichen Höhe erheben konnte, wurde von weiterer

Yohimbiubehandlung abgesehen. (Deutsche tierärztliche Wochen

schrift 1907, Nr. 25, 37, 38.)

Geblrtloher bahn Schureln.

Von Tierarzt Wohlmuth in Wien.

W. beschreibt einen Fall von Gebärfieber beim Schweine.

Aus der Mitteilung geht hervor, daß beim Schweine das Gebär

fieber schon wenige Stunden nach dem Wurfe auftreten kann,

daß der Verlauf ein leichter ist, und daß in der Verabfolgnng

von Calomel und in der gleichzeitigen kräftigen Massage des

Euters ein sehr wirksames und zur raschen Heilung führendes

therapeutisches Verfahren gegeben ist. (Tierärztl. Zentralblatt

1907, Nr. 21.) Rdr.

Wocheniibersicht über die medizinische Literatur.

Von Dr. P. lell, Charlottenburg,

Königlicher Kreinierarzt.

Centralblatt für Bakteriologie, Parasiten/runde um! Infektionskrank/mz’lcn,

Bd. XLIV, Heft b’, Originale.

Übertragung der Tollwut durch dle Nasenschlelmhaut; von Prof.

(‘laudio Fermi. — Aus den Versuchen geht hervor: 1. Daß

sämtliche Muriden und besonders die schwarzen Ratten, bei

denen mit der größten Vorsicht die Nasenhöhle mit einer

Emulsion von fixem Virus aus Sassari benetzt wurde, an Toll

wut zugrunde gingen. 2. Daß ein Teil der Ratten am sechsten

Tage Paralyse aufwies und am siebenten Tage zugrunde ging,

und andere am achten Tage Paralyse aufwiesen und am neunten

Tage, folglich mit einer Verspätung von ein paar Tagen, zu

grunde gingen. 3. Daß die auf gleiche Weise und auf dem»

selben Wege infizierten Kaninchen und Meerschweinchen am

Leben blieben. Dies beweist wieder einmal die größere

Empfänglichkeit der Ratten gegenüber den Kaninchen und

gegenüber der Empfindlichkeit der Meerschweinchen. 4. Daß

 

die Ratten und die Mäuse ebenso wie die Meerschweinchen und 1

die Kaninchen, die an der (‘onjunctiva, der Scheide und an der

Eichel infiziert wurden, sämtlich am Leben blieben. 5. Daß

die Nasenschleimhaut, wenigstens den oben angeführten For

schungen nach, für das Wutvirus durchdringlicher ist, als alle

anderen Schleimhäute. 6. Daß, wenn ein Zweifel besteht, ob

ein Individuum auf der einen oder der anderen Weise auf dem

Wege der Nase infiziert worden sei, stets die Pasteursche

Kur anzuraten ist.

Beiträge zur Biologie normaler Tlersera; von Tierarzt Paul

Rißling. - 7 Die Publikation ist noch nicht abgeschlossen.

Fortschritte der Medixin Nr. 22.

Marmorekserum bei Kehlkopftuberkulose; von G. A. Weil (Progräs

med. 1907, Nr. 20, S. 305). M Weil berichtet, daß bei seinen

Versuchen leichte frische Fälle günstig beeinflußt wurden,

während fortgeschrittenere nicht zurückgingen.

Dieselbe Zeitung Nr. 23.

Über die Witzelsche Äthertropfnarkose; von Arnd. Im Korr.-Bl.

für Schweizer Ärzte empfiehlt Arnd das Verfahren sehr. Am

Berner Inselspital‘ werden seit 2‘/‚ Jahren die meisten Narkosen

auf diese Weise vorgenommen, und zwar, indem die Erwachsenen

zunächst mit Bromäthyl vorbetäubt werden. Arnd glaubt,

daß man mit Äther fast jeden Menschen tief narkotisieren könne,

ausgenommen sind sehr ängstliche Personen und Alkoholiker.

Für den Erwachsenen braucht man 100 ccm Äther.

Therapeutische Manats’leflc Nr. 8.

Beitrag zur Behandlung der Seekrankheit; von Dr. Emil

Schepelmann. — Verfasser hat aus seinen Versuchen die

Überzeugung gewonnen, daß wir in dem Veronal zwar kein

durchaus sicheres, aber ein recht wirksames Mittel zur Be

kämpfung der Seekrankheit besitzen, das sich vor den anderen

empfohlenen Medikamenten nicht nur durch den günstigeren

Einfluß auf die Seekrankheit auszeichnet, sondern auch durch

die geringe Giftigkeit, das Fehlen unangenehmer Nebenwirkungen

und die Handlichkeit für den Schiti‘sgebrauch.

Dieselbe Zeitschrift Nr. 9.

Das Thioslnamin als Heilmittel; von Dr. L. P. Wolf-Jena.

Bei Behandlung von störenden Hautnarben ist die Verwendung

des Thiosinamins empfehlenswert. Dagegen ist die Behandlung

des Lupus mit Thiosinamin zu verwerfen.

Deutsche Medixinal-Zeitung Nr. 6b.

Über Morphlum hielt Hofrat Dr. Goldschmidt-Reichenhall

(Berl. klin. Wochenschr. 26507) einen Vortrag, in dem er

Morphium auch bei dem Status asthmaticus für angezeigt

hielt. Er hält aber möglichst kleine Dosen für empfehlenswert,

3—5 mg genügen, um den allerschwersten Erscheinungen des

Asthmaanfalles zu begegnen. Diese Dosen führen nicht zum

Morphinismus, sondern sie wirken kumulativ.

D12’srlbe Zeitung Nr. 69.

Zur Bekämpfung der Granulose; von Kreisarzt Dr. Troeger

Kempen. —— Bei Bekämpfung der Körnerkrankheit ist vom Ver

fasser ein Handgriff angegeben worden, der sich gut bewährt

hat und im Umklappen des Oberlides besteht. Er erfordert

einige Übung und wird am besten unter Anleitung eines

Granulosearztes erlernt. ' ‘

Deutsche Medizinische lVoc/lcnsc/rrift Nr. 32.

Der Schlangenhlll; von Riehl-Wien. — Nach der Angabe

von Calmette empfiehlt es sich, 10—20 g einer 1,75 proz.

Chlorkalklösung in die Umgebung der Wunde zu injizieren.
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Riehl ließ sich Chlorkalkpastillen von 0,25 g herstellen und

löst sie in 15 g Wasser auf.

Dieselbe Zeitschrift Nr. 33.

Zweite Mitteilung über dle Ätiologie der Tsutsugsmushikrankhelt.

(Überschwemmungsfieber von Baelz); von Prof. M. Ogata und

Dr. K. Ishiwara. — Wenn Verfasser das Ergebnis ihrer Ver

suche kurz zusammenfassen, so haben sie durch weitere Unter

suchungen bei Tsutsugamushikranken direkte Übertragbarkeit

der Geschwürmassen auf Kaninchen und von diesen auf Ziegen

gefunden. Ferner haben sie nicht nur die Beweglichkeit von

Schizogonie, mäßig große amöboide Zellen und Ookineten, sondern

auch die Bildung und Entwicklung der Schizogonie aus Sporo

zoiten, der amöboiden Zellen und der Gameten aus Schizogonie

der Oozysten, Ookineten‚ sowie Sporoblasten und Sporozoiten

unter dem Mikroskop beobachtet. Die Verfasser haben auch

aus den Milben jenes Infektionsherdes in der Nährlösung

morphologisch zu der Tsutsugamushisporozoa identische Proto

zoen rein kultiviert. So haben sie durch weitere Untersuchungen

im großen und ganzen die früheren Befunde über die Tsutsu

gamushisporozoa nicht nur bestätigt gefunden, sondern sie glauben

auch in ihre Hauptentwicklungsstadien eine gewisse Klarheit

gebracht zu haben.

Tagesgeschichte.

.j.

Am 25. August 1907 verschied nach längerem Leiden der

Schlachthausverwalter zu Lippstadt, Herr Tierarzt Hermann

Wysocki.

Hugo, Hermann Wysocki wurde geboren am 21. März

1845 zu Brzenskowitz in Schlesien. Seine Jugend verlebte er

in Breslau und besuchte daselbst die Realschule zum heiligen

Geist. Von 1864—68 studierte er Tierheilkunde in Berlin und

war sodann bis zum Jahre 1877 nach Ablegung des Staats

examens als Tierarzt im 4. Husaren-Regiment in Strahlen tätig;

darauf praktizierte er bis 1883 in Warin i./Meckl. Am 1. No

vember desselben Jahres erfolgte seine Berufung zum Leiter

des neuerrichteten Schlachthofes in Lipptadt, welche Stelle er

bis zu seinem Tode inne hatte.

Der unterzeichnete Verein, der noch vor kurzer Zeit zwei

seiner Mitglieder durch den Tod verlor, ist durch den Heimgang

von Kollegen Wysocki von neuem in tiefe Trauer versetzt.

Auch er zählte zu den Mitgründern des Vereins der Schlachthof

tierärzte Westfalens und hat als solcher stets regen Anteil an

unseren Beratungen und Versammlungen genommen.

Sein freundliches und ungekünsteltes Wesen gewann ihm

die Herzen aller Kollegen, die Gelegenheit hatten ihn näher

kennen zu lernen. Bieder und anspruchslos, freundlich und

liebenswürdig gegen jedermann, das sind die hauptsächlichsten

Charaktereigenschaften, die den Verstorbenen auszeichneten. Leider

war er durch den frühen Tod seiner Gattin verwaist; diese Lücken in

seinem Familienleben füllten jedoch mit aufopfernder Liebe seine

Kinder aus, die ihn bis zu seinem Lebensende treusorgend um

gaben. Es war ihm nicht mehr vergönnt, die Segnungen eines

wohlverdienten Ruhestandes, in den er sich in kurzem versetzen

lassen wollte, zu genießen; er starb als pflichttreuer Beamter

in den Sielen.

 

Der Verein ehrte das Andenken seines Mitgliedes durch

Niederlegung eines prächtigen Lorbeerkranzes mit entsprechender

Widmung am Sarge des Entschlafenen.

Sein Name aber wird bei uns stets in Ehren genannt

werden und sein echt kollegialisches Wesen ein Vorbild sein

für kommende Geschlechter.

Er ruhe in Frieden!

Der Vorstand des Vereins der Schlachthoftierärzte Westfalens.

I. A. Dr. Kirsten, Schriftführer.

Zu den amtlichen Zusammenkünften der beamteten

Tierärzte.

In Nr. 36 der B. T. W. war Seite 659 von Preuße dl8

"erf'ügung des Herrn Ministers für Landwirtschaft vom 13. Juni

1907 wörtlich mitgeteilt, wodurch Zusammenkünfte der beamteten

Tierärzte innerhalb der Regierungsbezirke von Amts wegen ein

geführt werden. Auf Seite 655 derselben Nummer hatte ich

diese Einrichtung, welche einen langgehegten Wunsch der Kreis

tierärzte erfüllt, beifällig besprochen. Dabei hatte ich zwei

Wünsche geäußert: einmal, daß auch amtliche Zusammenkünfte

der Departementstierärzte in Berlin eingeführt werden möchten:

zweitens, daß die in dem Erlaß angeregte Zuziehung auch

nichtbeamteter Tierärzte nicht davon abhängig gemacht werde,

daß diese nichtbeamteten Tierärzte entweder Schlachthoftierärzte

sein oder die Qualifikation zur Anstellung als beamteter Tier

arzt besitzen müßten.

Wie mir zu Ohren gekommen ist, soll dieser letztere Wunsch

bei einigen oder bei einem Kreistierarzt den Eindruck einer den

Kreistierärzten feindseligen Tendenz gemacht und „Erregung“

hervorgerufen haben. Obwohl meiner Ansicht nach nur absolutes

lnlbelwollen oder absolute Verblendung aus jener meiner Be

sprechung diesen Eindruck herleiten kann, so will ich doch, um

Verdrehungen entgegenzutreten, hier nochmals folgendes kon

statieren, wobei ich jedoch nun bitten muß, das, was man an

greifen will, auch wirklich zu lesen.

Die vom Herrn Minister angeordneten Zusammenkünfte sind

für die Kreistierärzte bestimmt; gerade in dieser Beschränkung

liegt ihre Bedeutung. Es fällt mir nicht im Traume ein, etwa

einer grundsätzlichen Ausdehnung dieser Bezirksversammlungen

auf alle Tierärzte das Wort reden zu wollen. Ich könnte eine

solche Ausdehnung nur für nachteilig halten sowohl für den

besonderen Zweck jener Versammlungen, als auch für das freie

tierärztliche Vereinsleben, indem dann jene Bezirksversammlungen

den Charakter von Vereinsversammlungen annehmen und so zu

einer Konkurrenz der Vereine werden würden.

Ich begreife es nicht allein vollkommen, sondern ich begrüße

es daher, wenn bei jenen Versammlungen die Kreistierärzte in

der Regel unter sich sein wollen. Hätte der Erlaß des Herrn

Ministers von der Zuziehung nichtbeamteter Tierärzte überhaupt

nicht gesprochen, so würde ich gar nicht auf den Gedanken

gekommen sein, eine solche Zuziehung anzuregen.

Nun hat aber der Erlaß des Herrn Ministers eine Bestimmung

über Zuziehung nichtbeamteter Tierärzte enthalten, und diese

Bestimmung habe ich kritisiert. Wenn nämlich eine Zuziehung

nichtbeamteter Tierärzte überhaupt ins Auge gefaßt wird, so ist

meiner Ansicht nach eine innerhalb des Kreises der nichtbeamteten

Tierärzte gezogene Grenze überflüssig und auch nicht berechtigt.

Zutreffend nimmt der Erlaß an, daß es dem Departements

tierarzt eines Bezirks erwünscht sein kann, gewisse Fragen nicht
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rein veterinärpolizeilicher oder dienstlicher Natur auch vor nicht

beamteten Tierärzten zu erörtern. Für diesen Wunsch kann es

nun aber sehr gleichgültig sein, ob der zugezogene Privattier

arzt das Kreistierarztexamen gemacht hat oder nicht. Ich

möchte diese Behauptung mit einem Beispiel belegen: Der

Departementstierarzt will eine tierärztliche Organisation der

Rotlaufimpfung in die Wege leiten — eine eminent wichtige

Angelegenheit, die unzweifelhaft am besten bei einer Zusammen

kunft beamteter Tierärzte beraten werden kann. Diese Organi

sation kann aber nur unter Mitwirkung speziell der praktischen

Tierärzte erfolgen. Bei der Aufstellung der Grundzüge der

Organisation ist es daher von großer Wichtigkeit, gleichzeitig

die Erfahrungen und Absichten auch einiger Privattierärzte

kennen zu lernen, deren Ansehen ihrer Meinung Gewicht verleiht.

Das werden in der Regel ältere Herren mit ausgedehnter Praxis

sein; gerade diese werden aber das Kreistierarztexamen nicht

gemacht haben, denn hätten sie es, so wären sie längst Kreis

tierarzt. Nach dem Wortlaut des Erlasses ist der Departements

tierarzt nun aber nicht berechtigt, die Versammlung in der für

diese Spezialfrage zweckmäßigen Weise zu komplettieren.

Die kritisierte Beschränkung ist mithin sachlich unzweck

mäßig. Sie kann aber auch persönlich ungünstig wirken, denn

man wird es verstehen, wenn diejenigen praktischen Tierärzte, die

sich ausschließlich der Praxis gewidmet und die kreistierärzt

liche Qualifikation zu erwerben gar nicht versucht haben, eine

derartige Unterscheidung, wie sie der Erlaß trifft, unangenehm

empfinden. Es kann das dem an sich ja nicht berechtigten

Wort vom Zweiklassensystem, das neuerdings wieder aufzu

tauchen beginnt, nur neue Nahrung geben. (Es ist das übrigens

eine Frage der Empfindlichkeit, die die Privatticrärzte ganz

allein angeht und die Kreistierärzte gar nicht berühren kann;

denn es handelt sich um eine Unterscheidung —— nicht zwischen

Kreis- und Privattierärzten, sondern innerhalb des Kreises der

Privattierärzte.) Jene Beschränkung ist drittens aber endlich

vollkommen überflüssig. Denn wenn auch die Möglichkeit ge

währt würde, nichtbeamtete Tierärzte schlichtweg (gleichgültig,

was sie sind und haben) zuzuziehen, so ist es doch ganz aus

geschlossen, daß dadurch etwa die amtliche Exklusivität und

der wahre Charakter der Zusammenkünfte in unerwünschte

Gefahr geraten könnte; wird es ja doch durch den Erlaß voll

ständig in das Ermessen des Regierungspräsidenten, d. h. des

Departementstierarztes gestellt, ob er überhaupt außer seinen

Kreistierttrzten irgendwen zuziehen bzw. einladen will.

Ich habe daher nur dafür gesprochen, daß es dem Departe

mentstierarzt freigestellt werden sollte, nicht bloß, ob er über

haupt nichtbeamtete Tierärzte, sondern wen von denselben er

zuziehen will. Wieso die Verleihung dieser Befugnis an den

Departementstierarzt den Kreistierärzten nachteilig sein könnte,

bleibt mir unerfindlich.

*

Inzwischen ist die hoffentlich lange und erfolgreiche Reihe

der neu eingeführten amtlichen Zusammenkünfte ja in vor

irei’flicher Weise eröffnet worden durch die Versammlung im

Regierungsbezirk Königsberg, der durch die Anwesenheit des

Prinzen Friedrich Wilhelm ein besonderer Glanz verliehen

werden ist. Die Art der Veranstaltung dieser Versammlung

liefert gleichzeitig einen bemerkenswerten Beitrag zu obigen

Ausfühflmgen. Denn schon bei dieser ersten Versammlung

hat man die Notwendigkeit empfunden, den Kreis derselben

 

 

zu erweitern, wohl nicht zuletzt auch deswegen, um durch

größere Anzahl den festlichen Charakter zu unterstützen. Man

hat dabei zugleich der oben besprochenen Bestimmung des

Ministerialerlasses eine mindestens sehr weitgehende Auslegung

gegeben. Denn man hat zu den Kreistierärzten alle mit der

amtlichen Fleischbeschau befaßten Tierärzte hinzugezogen, von

denen gewiß viele weder Schlachthofdirektoren noch im Besitz

der Qualifikation zum Kreistierarzt sind. Bravo!

Schmaltz.

Erste Versammlung der Vetcrinlrbeamten der Hohenzollernsohsn Lande.

Die Versammlung der beamteten Tierärzte Hohenzollerns fand

am 23. d. M. in dem Sitzungszimmer der Kgl. Regierung in Sig

maringen statt. Nachstehende Tagesordnung wurde unter dem

Vorsitz des Herrn Regierungspräsidenten Grafen von Briihl und

unter Mitwirkung des Herrn Regierungsrates Dr. Mischke und

Kreisassistenzarztes Dr. Grape und in Anwesenheit der geladenen

nichtbeamteten Tierärzte Hohenzollerns in vierstündiger Beratung

erledigt.

l. Fleischbeschauwirkungen. Zuverlässigkeit der

Berichterstatter Bezirkstierarzt Deubel.

2. Tuberkulose der Rinder. Übertragung derselben auf Menschen.

Berichterstatter Veterinärrat Deigendesch. Mitbericht

erstatter Dr. Grap e.

. Schweineseuchen und deren Bekämpfung (Deubel).

. Hebung der Vieh- und Schweinezucht (Deubel)

5. Beteiligung der Tierärzte an der Gründung von Viehver

sicherungsvereinen. Berichterstatter Regierungspräsident Graf

von Brühl. ‘

6. Bekämpfung der Maul— und Klauenseuche in Baden, Bayern

und Württemberg (Veterinärrat Deigendesch).

7. Einführung des Betäubungszwanges für Schlachttiere durch

eine Polizeiverordnung (Deubel und Dr. Mischke).

8. Das Veterinärwesen in Nordamerika. (Oste rtag), (Vetcrinärrat

Deigendesch).

Nach der Versammlung folgten sämtliche Teilnehmer der

liebenswürdigen Einladung des Herrn Regierungspräsidenten Grafen

von Brühl und seiner Gemahlin zu einem vorzüglichen Mittagessen,

das als gelungener Abschluß des Tages jedem Teilnehmer in der

angenehmsten Erinnerung bleiben wird.

Beschauer.

lvß©\3

Dresdencr Naturforscher-Versammlung.

Referate aus der anatomisch - physiologischen Sektion.

I. Die Magenverdauurig von Orlcetus frumentarls.

Ein Beitrag zur vergleichenden Vcrdauungsphysiologic

von Dozent Dr. Scheunert.

Der Magen des Hamsters ist zweihöhlig und besteht aus

zwei durch eine Öffnung konnnunizierenden Abteilungen. Die

erste, der drüsenlose Vormagen, ist als eine Erweiterung

des Ösophagus aufzufassen. Die zweite, der Drüsenmagen,

schließt sich an sie an, ist mit Cardia, Fundus und Pylorus

drüsenschleimhaut ausgekleidet und steht mit dem Vormagen

durch eine kleine Öffnung, aber auch direkt mit dem

Ösophagus durch eine rinnenartige Fortsetzung desselben,

in Verbindung. Der Ösophagus setzt sich nämlich von der

Cardia aus in Gestalt einer nach unten otfnen Rinne fort, die

in den Drüsenmagen führt, an dessen dorsaler Wand liegt und

etwa zur Hälfte der kleinen Kurvatur reicht. Der Hamster

magen nimmt infolge seines Baues eine Mittelstellung zwischen

dem einhöhligen, aber aus einer Vormagen- und einer Drüsen

magenabteilung bestehenden Einhufermagen, dessen Vorstufe

wieder der Magen des Schweines ist und dem mehrhöhiigen

Wiederkäuermagen ein. Es ist deshalb auch für die Beurteilung

der Verdauungsvorgänge bei unseren landwirtschaftlichen Haus
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tieren interessant, die Vorgänge im Hamstermagen genauer zu

verfolgen.

Die Anfüllung des Hamstermagens, der bei der neuen

Nahrungsaufnahme stets noch ältere Inhaltsreste enthält, erfolgt

derart, daß die abgeschluckten Bissen in der Hauptmenge in

den Vormagen gelangen, wo sie einer Durchmischung unter

liegen. Gleichzeitig gelangen aber auch Teile und zwar

besonders die weicheren und wasserreichen in den Driisenmagen.

Hier findet eine Durchmischung nicht statt. Verschiedenfarbige

nacheinander gefütterte Nahrungsbestandteile bleiben daselbst

deutlich geschichtet.

Vormagen und Drüsenmagen haben auch für den Chemismus

der Verdauung verschiedene Funktionen zu erfüllen.

Im \'ormagen findet Stärkeverdauung statt. Kurz nach der

Nahrungsaufnahme ist sie am beträchtlichsten und nimmt mit

der Dauer der Verdauung infolge des Anwachsens der Milch

säurekonzentration langsam ab, verschwindet aber auch in den

späteren Verdauungsstadien nicht vollständig. Peptische Protcolyse

findet im Vormagen niemals statt.

Der Drüsenmagen ist der Ort der Eiweißverdauung, die

von Beginn der Verdauung an in recht beträchtlicher Stärke

besteht und während des ganzen Ablaufes der Verdauung be_

stehen bleibt. Amylolytische Vorgänge konnten im Drüsen

magen niemals nachgewiesen werden. Doch ist es aus theore

tischen Gründen nicht unwahrscheinlich, daß daselbst eine

Amylolyse, wenigstens kurz nach der Nahrungsaufnahme, wenn

auch nur in geringem Umfange abläuft.

Besonders interessant ist, daß der Hamster ausgesprochen

karnivore Neigungen hat und zu deren Befriedigung selbst seine

eigenen Stammesgenossen nicht verschont. Wie der Vortragende

an zwei Versuchen zeigte, wird von den Hamstern auch rohes

und ungekochtes Fleisch begierig und in relativ großer Menge

verzehrt.

ll. Ein Beitrag zum Studium des Herzstoßes.

Von Dr. Immisch, Assistent des Physiologischen lnstituts der

Königl. Tierärztlichen Hochschule zu Dresden.

Das zu den Versuchen verwendete Individuum war ein Kalb

mit Exokardie. Das vom Herzbeutel umgebene Herz lag an

der ventralen Fläche des thorakalen Halsdrittels. Vor der

Schilderung und Deutung seiner Kardiogramme erwähnte der

Vortragende, daß eine Lageveränderung trotz der freien Lage

des Herzens nicht wahrgenommen werden konnte, und daß eine

Formveränderung derartig auftritt, daß die Ventrikel des

diastolischen Herzens einen von oben nach unten komprimierten

Kegel darstellen, die des systolischen Herzens aber einen ge

raden Kreiskegel. Bei Anwendung der Kardiographie erhielt

Immisch zwei verschiedene Kurventypen, einen Typus bei Ab

nahme des Kardiogrammes von den Kammern und einen bei

Abnahme des Kardiogrammes von den Arterien aus. Eine

Änderung des ersten Typus konnte dadurch erzielt werden, daß

die kardiographischeu Aufnahmen nicht in der Medianlinie der

Herzkammern, sondern an dem linken Ventrikel aufgenommen

wurden.

lll. Vergleich der Nahrungsmenge und Körpsrgewlchte natürlich genährter

Neugeborener des Menschen und einiger Haussäugetiere während der

drei ersten Lebenswochen.

Von Dr. med. Richard Klemm, Dresden.

Von 14 Säuglingen, 10 Eselfohlen und 3 Ferkeln sind die

während der ersten drei Lebenswochen bestimmten Werte der

 
Nahrungsaufnahme und Körpergewichtszunahme zu Typen ihrer

Art verrechnet und die entsprechenden Werte eines seiner

Entwicklung nach als typisch zu bezeichnenden Zickels zu dem

Vergleich hinzugenommen worden. Nach den Werten der

Nahrungsaufnahme und Körpergewichtszunahme gruppieren sich

die Versuchsarten in verschiedener Reihenfolge. Diese wird

verglichen mit derjenigen Reihenfolge, in welcher Schwanger

schaftsdauer, Geburtsgewicht, dann des Lebens und der höchsten

Fruchtbarkeit sowie größte weibliche Fruchtbarkeit die vier

Arten ordnen. Hauptergebnis des Vergleichs ist folgender Satz.

Die relative Nahrungsaufnahme, d. h. die Aufnahme

sowohl der Milch an sich als auch ihres Brennwertes (Heubners

Energiequotient), auf 1 kg Körpergewicht berechnet, und die

durch Fee rs Zuwachsquotienten zum Ausdruck gebrachte Form

der relativen Körpergewichtszunahme der vier Säugerarten

Mensch, Esel, Ziege, Schwein, während der drei ersten Lebens

wochen stehen im geraden Verhältnis zur größten weiblichen

Fruchtbarkeit und im umgekehrten Verhältnis zur Schwanger

schaftsdauer und zum Geburtsgewicht.

l\'. Über die Benennung der Hand- und Fußarterien.

Von Med.-Rat Prof. Dr. Baum-Dresden.

Baum hält die bisherigen Benennungen der Hand- und

Fußarterien in vielen Fällen für unrichtig; besonders gilt dies

für die Übertragung der Bezeichnung Aa. digitales communes

auf Arterien, die am Metakarpus bezüglich Metatarsus liegen

und herablaufen, weil diese Gefäße fast stets zunächst nach den

Metakarpo-(Metatarso-) Phalangealgelenken hin mit anderen

Metakarpal-(Metatarsol-)Arterien sich vereinigen, und erst aus

dieser Vereinigung kurze Stämmchen entstehen, die sich in_

zwei für die einander zugekehrten Flächen zweier benachbarten

Finger oder Zehen bestimmte Äste teilen. Mithin sind erst

diese Stämmchen und nur diese allein als Aa. digitales communes

zu bezeichnen. Er schlägt deshalb folgende Benennungen vor:

Die am Metakarpus gelegenen Arterien sind als Aa. meta

carpeae, die am Metatarsus gelegenen als Aa. metatarseae

zu bezeichnen, und erst die am distalen Ende des Metakarpus

(Metatarsus) aus der Vereinigung von dorsalen oder von volaren

(plantaren) oder von dorsalen mit volaren (plantaren) Aa.

metacarpeae (metatarseae) entstehenden Stämmchen sind Aa.

digit cone, die sich ihrerseits wieder in die Aa. digit

propriae für die einander zugewendeten Flächen zweier be

nachbarter Finger (Zehen) spalten. Die Aa. metacarpeae (meta

tarseae) können nun wieder sowohl an der dorsalen als auch

an der volaren (planti1ren) Seite in oberflächliche und tiefe

zerfallen. Es können mithin vorhanden sein: 1. Aa. metacarpeae

dorsales superflc., 2. Aafmetacarpeae dorsales profundae, 3. Aa.

metacarpeae volares‘supiarticioles, 4. Aa. metacarpeae volares

profundae, 5., 6., 7. und 8. entsprechende Aa. metatarseae.

Im Anschluß hieran schildert Baum auf Grund der auf

gestellten Benennungen die Arterien an Hand und Fuß des

Menschen und der Haussäugetiere und demonstriert die Ver

hültnisse an farbigen Abbildungen. Der Originalvortrag wird

im Anatomischen Anzeiger erscheinen.

Fakultativer Unterricht über Schlachthofmaschinen

kunde an den tieriirztlichen Hochschulen.

Der Verein Preußischer Schlachthoftierärzte hat; an den

Herrn Minister für Landwirtschaft eine Petition gerichtet, dahin

gehend, daß an den tierärztlichen Hochschulen ein Unterricht
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in der Maschinenkunde durch besondere Fachlehrer erteilt werde,

welcher es schon dem Studierenden ermöglichen soll, sich die

für den Schlachthofbetrieb in Betracht kommende Maschinen

kunde fakultativ anzueignen. Es wären dabei besonders zu be

rücksichtigen: Einrichtungen und Betrieb der Dampfkessel, der

Dampf, Gas- und elektrischen Maschinen, der Wasserhebe- und

Kettenmaschinen, der Beleuchtungs-, Lüftungs- und Heizungs

anlagen, der Entwässerung usw. Es wird darauf hingewiesen,

daß die Erlangung von Lehrkräften an beiden preußischen tier

ärztlichen Hochschulen nicht schwierig sein werde, da in Berlin

und Hannover technische Hochschulen vorhanden sind,

denen die Lehrkräfte zu entlehnen wären.

Die in dieser Petition gegebene Anregung hat unzweifelhaft

einen berechtigten Kern. Es würde vielleicht möglich sein, den

gewünschten Unterricht an der technischen Hochschule zu ge

nießen; allein, es wäre in der Tat. vorteilhafter, wenn ein ent

sprechendes Kolleg, etwa von einem Privatdozenten, an der

Tierärztlichen Hochschule selbst gelesen würde. Zu bezweifeln

ist nur, ob dieses Kolleg von den Studenten besucht werden

würde, um so mehr, als dieselben einerseits die Wichtigkeit dieses

Gegenstandes wohl kaum schon zu erkennen vermögen, andrer

seits aber durch den obligatorischen Unterricht viel zu viel in

Anspruch genommen sind, um Muße genug für jenen Zweig zu

behalten. Näher läge es daher vielleicht, dieses Kolleg ein

zurichten vorzugsweise für bereits approbierte junge Tier

ärzte, die sich schon für die spezielle Laufbahn des Schlacht

hoftierarztes entschieden haben und sich zur Fortbildung vor

übergehend an eine Tierärztliche Hochschule begeben können.

Dieser Zweck des Kollegs würde bei seiner Einrichtung aber

entscheidend zu berücksichtigen sein, namentlich insofern, als

das Kolleg nicht in wenigen Stunden über das ganze Semester

verteilt, sondern vielmehr unter Erhöhung der wöchentlichen

Stundenzahl auf eine möglichst kurze Frist zusammengedrängt

werden müßte. Die tierärztlichen Hochschulen werden Ge

legenheit haben, sich über diese Frage zu äußern, und es ist

wohl nicht zu bezweifeln, daß sie dem Grundgedanken der

Petition sympathisch gegenüberstehen werden. S.

von

Das Tierexperiment nach Sticker: eine vorläufige

Entgegnung.

in Nr. 40 der B. T. W. bringt ein Herr Dr. Anton

Sticker, Menschenarzt an der Königlichen Chirurgischen Uni

versitätsklinik in Berlin, einen Aufsatz über das Tierexperiment

und seine Beziehungen zur sozialen Medizin und Hygiene. Der

Aufsatz ist reich an alten abgewirtschafteten Gedanken, die,

wie der Verfasser nicht unterläßt zu erläutern, noch aus den

Zeit Hammurabis stammen. Eine große Zahl sowohl von aus

begrifflichen als auch logischen Defekten herrührenden Ansichten

läßt eine mit Worten geführte Widerlegung nicht schwer werden.

Überdies würde die Vignette jener Katze, deren sich kürzlich

ein deutsches Witzblatt zur Rechtfertigung der vielen unnützen

Vivisektionen bedient hat, den arglosen Lesern das Verständnis

des Aufsatzes erleichtert haben. Vorläufig begnüge ich mich

damit, dem Herrn Dr. Sticker zu erwidern, daß ich als Tier

arzt seine Ansichten nicht teile, und verweise für diejenigen

Leser, die zur Sache noch ein unverdorbenes Menschenherz und

einen gesunden Menschenverstand mitbringen, auf meine beiden

Aufsätze in Nr. 1 und 7—-8 des „Tier- und Menschenfreundes“

1907 als Antwort auf die Stickersche Auslassung. Ich stehe

 

 

nicht an, den Aufsatz von Sticker als eines der bedauerlichsten

Ereignisse zu bezeichnen, die den tierärztlichen Stand am Marke

treffen konnten. Hoffentlich lassen die Vertreter des tierärzt

lichen Standes in mir nicht die Ansicht aufkommen, daß sie

zum überwiegenden Teile vom Geiste Stickers sind. Wenn

aber doch, dann würde mein Schweigen nichts anderes als

der beredteste Ausdruck meinerseits für die wohlverstandene

Macht der Verhältnisse sein.

Dr. Schmitt-Cleve, Kreistierarzt

und Vorstandsmitglied des Vereins zur Bekämpfung der Tierfolter.

Einweihung der Gedenktafel für die gefallenen Veterinäre.

Am 27. Oktober wurde im Hörsaale der Militär-Veterinär

Akademie zu Berlin die Gedenktafel feierlich enthüllt, welche

auf eine Anregung des Inspekteurs, Oberstleutnants Dreher,

von aktiven Veterinären zum Andenken an die in den deutschen

Feldzügen seit 1866 gefallenen Illilitär-Tieritrzte gestiftet worden

ist. Der Feier wohnten bei der Generalinspekteur der Kavallerie,

General von Kleist, Vertreter des Kriegsministeriums und

sämtliche Korpsstabsveterinäre der deutschen Armeekorps, die

zurzeit zu einem Kursus in Berlin versammelt sind, darunter

auch die bayerischen. Die Feier verlief stimmungsvoll und

würdig. Nach der Enthüllung hielt Oberstabsveterinär Gramm

lich die Festrede über die Aufgaben des Veterinärs im Felde,

Korpsstabsveterinär Schwarznecker übergab das Monument

der Akademie, und Oberstleutnant Dreher dankte allen an der

Stiftung und an der Feier Beteiligten, in besonderer Weise dem

Oberstabsveteriniir Grammlich, dem es unter mühevollen und

umfangreichen Nachforschungen gelungen ist, die Gefallenen voll

ständig zu ermitteln. Die von breitem, schwarzem Marmor

rahmen umschlossene, mit bronzenem Adler gekrönte, wohl

gelungene Tafel enthält 18 Namen, drei von 1866, acht von

1870, einen aus dem chinesischen und sechs aus dem afrika

nischen Feldzuge. S.

Persönliche Mitteilungen.

Hohe Auszeichnung.

Dem Geheimen Oberregierungsrat Dr. h. c. August Lydtin

ist, wie das „Badener Tageblatt“ mitteilt, vom Präsidenten der

französischen Republik das Offizierkreuz der Ehrenlegion verliehen

worden. In dem Verleihungsdekret wird hervorgehoben, daß aus

den Arbeiten Lydtins auf dem Gebiete der Hygiene und Land

wirtschaft auch Frankreich einen reichen Nutzen gezogen habe.

Das Offizierkreuz der Ehrenlegion ist eine hohe Auszeichnung

seine Verleihung an Ausländer erfolgt sparsam. Wir

beglückwünschen Herrn Geheimrat Lydtin ebenso dazu, wie

zu der Begründung, welche man der Dekoration gegeben hat.

Die deutschen Tierärzte werden mit Genugtuung diese An

erkennung ihres alten Führers erfahren.

Endlich.

Allgemeinen Unwillen hat seinerzeit unter den Tierärzten

die Art und Weise erregt, wie die Landwirtschaftskammer der

Provinz Posen sich des, einigen führenden Persönlichkeiten wohl

nicht genehmen Zuchtdirektors Marks zu entledigen versucht

hat. Die willkürliche Entlassung ohne erkennbare triftige Gründe

wurde von dem Betroffenen gerichtlich angefochten. Durch alle

Instanzen mußte er sich, jedesmal obsiegend, durcharbeiten.

Endlich hat soeben das Iteichsgericht gesprochen. Die Affäre

hat mit einem glatten Siege des Zuchtdirektors lllarks geendet.

So ist's recht! S.

und
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Ausstellung des internationalen Hygienekongresses.

Die mit dem kürzlich abgehaltenen internationalen Kongreß

für Hygiene und Demographie verbundene Ausstellung hat

allgemeinen Beifall gethnden. Die Krönung des Ganzen war

unzweifelhaft die in ihrer Vielseitigkeit und belehrenden Auswahl

mustergültige Ausstellung des Kaiserlichen Gesundheitsamtes.

Es kann hier nicht versucht werden, einen Überblick über die

Ausstellung überhaupt zu geben. Nur auf‘ zwei Teile soll

hingewiesen werden. Der Verein zur Bekämpfung der Kur

pfuscherei hatte in einem eignen Zimmer eine ebenso lehrreiche

als belustigende und jedenfalls für das breite Publikum sehr

wirksame Anstellung veranstaltet, die namentlich eine große

Zahl von Schwindelpräparaten und Schwindelanzeigen enthielt.

Es wäre eigentlich wünschenswert, daß solche Sammlungen

permament beisammen und dem Publikum zugänglich gehalten

würden. Dieser letztere Wunsch wurde noch mehr angeregt

bei einer ganz anders gearteten Abteilung der Ausstellung.

Die Universitätskinderklinik des Herrn Geheimrat Heubner

hatte eine Ausstellung veranstaltet, welche eine so ausgezeichnete

Belehrung über die Haltung und Pflege der Säuglinge, die dabei

vorkommenden Fehler und ihre Vermeidung gewährte, daß der

Verein zur Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit nichts wirk

sameres tun könnte, als den Müttern eine solche Zusammen

stellung dauernd vor Augen zu führen.

Ohne Schaden für die gesamte Hygiene-Ausstellung hätte

dagegen eine etwas größere Beschränkung der dermoplastischen

Präparate mit ihren großenteils für das Publikum widerwärtlgen

Darstellungen iunegehalteu werden können. S.

Zum Personalwechsel im preußischen Kultusministerium.

Nachdem das preußische Kultusministerium einen neuen

Chef erhalten hat und Herr Ministerialdirektor Exz. Althoff

aus dem Ministerium ausgeschieden ist, hat infolge der einge

tretenen Umändernngen Herr Geheimer Oberregierungsrat

Schmidt einen neuen Wirkungskreis, die Kunstpflege, erhalten,

und neuerdings geht durch die Zeitungen die Nachricht, daß

Herr Geheimrat Dr. Eilsberger aus dem Staatsdienst ans

scheiden werde, um die Leitung eines großen Privatunternehmens

zu führen.

Wenn sich dies bestätigt, sind damit alle diejenigen Herren

aus dem Ministerium geschieden, die sich in einem früheren

Stadium der Berner Doktorfrage gegen die Genehmigung des

in der Schweiz erworbenen Doktortitels und wohl auch in

sonstigen, das tierärztliche Promotionsrecht betrefl‘enden Punkten

engagiert hatten. Es ist vielleicht ein nicht zu unterschätzender

Vorteil für die zukünftige grundsätzliche Regelung der Promotion

der Tierärzte, die in den nächsten Jahren unbedingt wird statt

finden müssen, daß die neuen Männer ohne alle Verpflichtungen

und Erinnerungen, hofi'entlich dann auch ohne Vorurteil an

diese für uns so wichtige Frage herantreten können. S.

Doktorpromotlon in der Schweiz.

Auf Grund von Verhandlungen zwischen der Schweiz und

dem preußischen Kultusministerium hatten die Schweizer l'ni

versitäten gewisse Beschränkungen hinsichtlich ihrer Promotionen

auf sich genommen, um eine teilweise Anerkennung der von

ihnen verliehenen Doktorgrade in Preußen zu erhalten. Es

wird erzählt, daß die Schweiz nunmehr beabsichtige, dieses

Übereinkommen wieder zu kündigen. Die Richtigkeit dieser

Erzählung lltßt sich zurzeit nicht prüfen.

 
Technische Hochschule.

Die Technische Hochschule zu Charlottenburg ist bekanntlich

1879 entstanden aus der Verschmelzung der 1799 gegründeten

Bauakademie mit dem seit 1821 bestehenden Gewerbeinstitut

bezw. der späteren Gewerbeakademie. Am 28. Juli 1882 er

teilte Kaiser Wilhelm dem endgültigen Verfassungsstatut seine

Genehmigung, welches somit jetzt 25 Jahre in Kraft steht.

(Monatsschrift des Rudolstädter S. C.)

Tödlicher Unfall. .

Der „Tiroler Grenzbote“ "om 12. September meldet: Heute

erstiegen zwei Münchener Touristen den Schetiauer über die Nord

wand. Kurz vor Erreichung des Zieles stürzte cand. med. vet.

Hartmann infolge Ausbrechens eines Blockes ab und blieb tot.

Der Begleiter des Verunglückten blieb unverletzt. Die Leiche wurde

nach München überführt und unter großer Teilnahme beigesetzt.

Die Wochenschrift für Tierheilkunde usw. widmeten dem Ver

unglückten einen warmen Nachruf.

Frankfurter Neueste Nachrichten.

Die „Fr. N. N.“ vom 25. Oktober 1907 bringen wörtlich

folgende Notiz:

„E. Zur Ilundespcrre. Bez‘ einer in Höchst stattgefundenen Sektion

eines Iollwulrerdc‘iclztz'gen Hundes hat sich ein Tierarxt verletzt. Sichercm

Vernehmen nach soll —— bei den häufigen Berührungen zwischen Tier

ärxtcn und Haustieren und mit Rücksicht auf die für letztere entstehende

Gefahr —— über die in Frage kommenden Kreise die Trkrarxtsperre wer

hängl werden.“

Wenn ein Mensch von einem tollen Hunde verletzt wird

oder sich daran verletzt, so ist das einer der traurigsten Unglücks

fülle. An einen solchen Unglücksfall Bemerkungen, wie die

obigen, zu knüpfen, ist nicht mehr eine bloße Geschmacklosigkeit,

sondern eine Gefiihlsroheit. Daß ‘die Bemerkungen außerdem

noch unsäglich albern sind, gereicht dem Verfasser und der

Zeitung nicht zur Entschuldigung. Man sollte über den an

dieser Notiz Schuldigen auch eine Sperre verhängen; wir wollen

nicht näher ausmalen, welche. S.

Naturforschende Gesellschaft zu Görlitz.

Die rührige Gesellschaft bietet in ihrem Winterprogramm eine

bemerkenswert große Reihe von Vorträgen aus allen Gebieten. So

spricht Major Parseval über lenkbare Luftschiffe, Dr. Heinroth

vom Berliner Zoologischen Garten, zahlreiche Görlitzer Gelehrte.

Am 6. Dezember wird Kreistierarzt Nowack -Sprottau Beobachtungen

aus dem Tierleben vortragen. Am 29. November veranstaltet Patent

auwalt Dr. Alexander Katz (Görlitz) einen Vortrag mit Licht

bildem über Milehgewinnung und Hygiene keimfreier Milch.

Am 6. Oktober fand die erste Wintersitznng der Sektion statt,

Es nahmen daran teil 11 Tierärzte und 21 Mitglieder der Gesell

schaft, vorwiegend der Ökonomicßektion angehörend.

Nach Verlesung des Protokolls der letzten Sitzung und Ge

nehmigung desselben wurden verschiedene Eingänge erledigt und

mit Interesse dem nun folgenden Vortrag des Königlich sächsischen

Zuchtinspektors Herrn Dittrich-Bautzen gefolgt, welcher über

„Tierzüchteriscbe Fragen der Gegenwart“ sprach. Redner gab nach

kurzen statistischen Nachrichten einen Standpunkt dahin kund.

daß die Hochzüchtung der einzelnen Schläge nie auf Kosten der

allgemeinen Konstitution stattfinden dürfe, und daß immer nur

Nutzen von gesunden Tieren erwartet werden könne. Zur Stärkung

der Gesundheit wies er auf den Wert der Weidewirtschaft hin.

Zum Schluß seines lehrreichen Vortrages werden die von der

Deutschen Landwirtschafts-Gesellechaft der Sektions-Bibliothek

überwieseuen Formulare für Stammzuchten usw. demonstriert, auch

das Kennzeichnen der Tiere ausführlich mit allen Vorteilen und

Nachteilen besprochen.

Nach Austausch der Erfahrungen über die Bekämpfung des

Scheidenkatarrhs wurde die Sitzung geschlossen.
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Nach der Sitzung fand ein recht gemütliches Zusammensein

der Kollegen statt und kam der Aufbruch vielen zu früh.

Die Sektion beteiligt sich am 2. November am 96. Stiftungs

fest der Gesellschaft, hört am 6. Dezember in den öffentlichen

Freitagsvorträgen Herrn Kreistierarzt Nowag-Sprottau, welcher

über „Beobachtungen aus dem Tierleben“ sprechen wird lind wird

Mitte Januar die zweite Scktions-Wintersitzung abhalten,’ in der

die Bakteriologie zu ihrem Recht kommt.

Den Herren Sektionsmitgliedern fehlt es also nicht an anregender

Abwechslung und beträgt die Zahl der Mitglieder bereits 17. L.

Tlerärztllcher Generalvereln für dle Provinz Hannover.

Der Verein hatte in seiner letzten Jahresversammlung den Be

schiuß gefaßt, im Laufe des Winters eine Tanzfestlichkeit zu ver

anstalten. Die vom Präsidenten gegebene Anregung wurde sehr

beifällig aufgenommen, so daß mit einer großen Beteiligung der

Mitglieder gerechnet werden konnte. Mit den Vorbereitungen ist

jetzt begonnen; voraussichtlich wird die Festlichkeit am 9. Februar

in den Sälen des Künstierhauses zu Hannover stattfinden. Den

Mitgliedern ist in den letzten Tagen des Oktober ein Rundschreiben

zugegangen, in dem um Angabe der Teilnehmer gebeten wurde.

Nach den schon in den ersten Tagen nach dem Versenden des

Rundschreibens zahlreich einlaufenden Anmeldungen kann mit Be

stimmtheit auf das Zustandekommen der Festlichkeit, an die sich

am folgenden Tage (Sonntag) ein gemeinschaftliches Familienfrüh

stück im Brauergildehause anschließen wird, gerechnet werden.

‘ l-l.

Verein der Schlachthoftlerärzto Westfalens.

Einladung zu der am Sonntag, den 1. Dezember 1907, vormittags

11 Uhr, zu Hagen, im weißen Saale des Hotels Glitz, Elberfelder

straße Nr. 1, stattfindenden Versammlung.

Tagesordnung:

Geschäftliches.

Aufnahme neuer Mitglieder.

Rechnungslage.

Vorschläge zu den Bestimmungen über die Ermittlung des

Schlach.tgewichts; Referent: Schlachthofdirektor Clauscn

Hagen.

Pflichten und Rechte der Schlacbtboftierttrzte; Referent:

Schlachthof-Direktor K r e k e i e rRecklinghausen. -

Besprechung über den gegenwärtigen Stand der Milchkontrolle

und Säuglingsmilchanstalten an Schlachthöfen.

Mitteilungen aus der Praxis.

. Beschlußfassung über Ort und Tag der nächsten Versammlung.

Nach der Sitzung findet ein gemeinsames Mittagessen statt;

Gäste sind willkommen.

Haspe, 25. Oktober 1907.

t"9°l°l“

7.

8

Der Vorstand.

l. A.: Dr. Kirsten, Schriftführer.

Gemeinsame Versammlung der tlsrärztllchsn Provlnzlalvereine von Posen

und \Vsstprsußsn

am Sonntag, den 17. November 1907, mittags 12 Uhr, in Brom

berg, Kaiser Wilhelm-Institut f. Landwirtschaft, Eingang Hauptportal.

Tagesordnung:

l. Geschäftliches.

2. Vortrag des Herrn Dr. Mießner aus Bromberg über .infek

tiöse Schafkrankheiten“.

3. Besichtigung des Instituts.

Die Damen werden gebeten, sich um 12 Uhr im „Beichskanzler“,

Ecke Danzigcr- und litllow-Straße, einzufinden, von wo sie zur Be

sichtigung des Kaiser Wilhelm-Instituts geführt werden.

Um 2‘:_; Uhr Diner mit Damen im Hotel Adler, Eingang Haupt

portal. (‘ouvert 4,50 Mark. Abends Tanz.

Es wird gebeten, Zusagen bis zum 10. November er. abzusenden.

Heyne l’reuße

Vorsitzender des "orsitzeuder des

Tierllrztlichen Provinzial-Vereins 'l‘ieritrztlichen Vereins

für Posen. in Westpreußen.

 

 
Verein der Glameindetisrlirzte und Schlachthofdirektoren im Königreich

Sachsen.

Hauptversammlung nicht am 31. Oktober, sondern auf mehrfachen

Wunsch am 3. November 1907.

Einladung zu der am 2. und 3. November 1907 in Leipzig im

Hotel Sachsenhof, Johannisplatz 1—2, stattfindenden 2 allgemeinen

Versammlung.

Program m.

Sonnabend, am 2. November 1907, abends 7 Uhr, Sitzung des

Vorstandes (Sachsenhof): (.ieschäftsbericht. Aufnahme neuer Mit

glieder. Vorbesprechung. Hierzu Mitglieder des Vereins willkommen.

Sonntag, am 3. November 1907:

l. Vormittags 11 Uhr: Hauptversammlung (Sachsenhof).

Tagesordnung:

l. Ist der weitere Ausbau der Sehlachthofgesetzgebung für das

Königreich Sachsen notwendig? Referent: Schlachthofdirektor

Dr. Meyfarth-Glauchau.

. Wünsche der städtischen Tierärzte an den großen Schlacht

höfen. Referenten: Städtischer Tierarzt Schneiderheinze

Dresden-Planen, städtischer Tierarzt Dr. Keil-Leipzig.

Mißstände an mittleren und kleineren Schlachthöfen und

Wünsche der daselbst angestellten Tierärzte. Referenten:

Schlachthofdirektor Dr. S eyfert-Pirna, Amtstierarzt Schlacht

hofdirektor Stiehler-Bautzen.

‚Über die Wege zur Besserung der Anstellungsverhältnisse

der Gemeindetierilrzte. Resultat der Fragebogen. Der

Vereinsvorstand.

. Stellungnahme zu folgenden Tagesfragen:

a) Unfallversicherung.

b) Einführung von Fortbildungskursen.

c) Erweiterung des Studienplans der Tierärztl. Hochschule.

d) Schlachthoflaboratorien für alle Gemeindetierärzte.

e) Ausübung der Fleischbeschau an Scblachthöfen durch

Laien. Stellvertretung der Tierärzte.

f) Anschluß an die bestehenden Fachvereine.

.Allgemeines. a) Fleischbeschau. Statistik.

b) Verwaltungswesen. »

l. Wie verlängert man die Brauchbarkeit von Brühbottichen

und Wasserbehältem?

2. Welche Ersparnisse bringen Berieselungskondensatoren

gegenüber Tauchkondensatoren?

2. Nachmittag 3 Uhr: Gemeinschaftliches ‘Mittagessen. Preis des

Gedecks .3 M. Anmeldung zum Essen bis spätestens 31. Ok

tober bei Dr. Keil-Leipzig.

Der Vorstand des Vereins der Gemeindetierltrzte und Schlachthof

direktoren im Königreich Sachsen.

Q:|

Dr. Meyfarth, Dr. Seyfert,

Schlachthofdirektor, Schlachthofdirektor,

Glauchau, Pima,

Vorsitzender. Schriftführer.

Personalien.

Niederlassungen: Die Tierärzte A. Brauner (nicht Braun, wie

irrtümlich in Nr. 42 angegeben) in Solingen, Hochstr. 23, Ulrich

Brinkmann in Bucr i. Westf., Dr. Alfred Schneider in Steinbergkirche

(Schlesw.-Holst.). — Verzogen: Dr. G. Schneidmm‘ihl, Professor der

vergleichenden Pathologie an der Universität Kiel auf seinen Wunsch

aus Gesundheitsrücksichten beurlaubt, ist nach Berlin NW. 23 über

gesiedelt.

Approbstlonen: Die Herren Johann Nanninga aus Leer, li"ilhelm

-ron Ilohrulc aus Braunschweig, Ernst Hintxer aus Thorn in Berlin.

In der Armee: Sachsen: Im Beurlaubtenstande: Befördert:

Stabsveterinär a. D. Balls, zuletzt im Husaren-Regt. Nr. 18, zum

Oberstabsveterinitr und Obcrveterinilr der Landwehr 1. Aufgebots

des Landwehr-Bezirkes Wurzen, Stein, zum Stabsveterinär des Be

urlaubtenstandes ernannt.

Vakanzen. (Vgl. Nr. 40.)
 

Verluwurtlich für den lnhall. (exkl. lnscrstonteil): Prof. Dr. Schmaltz in Berlin. — Verlag und Eigentum der Verlagsbuchhandlung von Richard Scheel: in Berlin. —

Druck von W. Büxsnsleln. Berlin.
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Verlagsbuchhandlung.
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Bemerkungen zu dem Vortrag Uhlenhuths „Über die

Ätiologie und die Bekämpfung der deutschen

Schweinepest“.*)

Von Dr. A. Studie,

Rcpctitor am Ilygicnischen Institut der Tierärztlicheu Hochschule zu Berlin.

Herr Geheimer Regierungsrat Professor Dr. Uhlenhuth

hat auf‘ der Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte zu

Dresden am 17. September und auf dem XIV. Internationalen

Kongreß für Hygiene und Demographie am 26. September d. J. über

die Ätiologie und Bekämpfung der deutschen Schweinepest einen

Vortrag gehalten, der nunmehr gedruckt vorliegt. An den Vortrag

gelegentlich des XIV. Internationalen Kongresses für Hygiene und

Demographie schloß sich eine Diskussion an, in der der frühere

Leiter des Hygienischen Instituts hiesiger Tierärztlicher Hoch

schule, Herr Geheimer Begierungsrat Professor Dr. Ostertag,

zu den Mitteilungen Uhlenhuths Stellung nahm und den Stand

der Arbeiten über Schweinepest, die im Hygienischen Institut

betrieben werden und über die auch wiederholt publiziert worden

ist, soweit es sich’um die Klarstellung derÄtiologie der deutschen

Schweinepest handelt,**) darlegte. Diese Bemerkungen Oster

tage werden erst in dem Bericht über den XIV. Internationalen

Kongreß für Hygiene und Demographie erscheinen. Nachdem

der von Herrn Geheimrat Uhlenhuth gehaltene Vortrag der

Öffentlichkeit übergeben worden ist, dürfte es angezeigt sein,

daß auch das Hygienische Institut über den Stand seiner

Arbeiten, soweit er die Bekämpfung der Schweinepest betrifft,

*) Siehe letzte Nummer dieser Wochenschrift.

"‘*) R. Ostertag und A. Stadie: Weitere Untersuchungen über die

Filtrierbarkeit des Virus der Schweineseuche und Schweinepest

neben Bemerkungen über die Bekämpfung der Schweinepest durch

sogenannte Schweinepestsera, Zeitschr. f. Infektionskrankh., para

sitäre Krankheiten und Hygiene der Haustiere, II. Band, 2.,3. Heft;

ferner: Weitere Untersuchungen über‘ die Ätiologie der Schweine

seuche und Schweinepest, ebenda, 6. Heft.’

 

kurz öffentlich berichtet. Das Tatsachenmaterial läßt sich in

folgenden Sätzen zusammenfassen:

1. Durch die Untersuchungen Uhlenhuths ist die im Ver

folg der amerikanischen Arbeiten gemachte Feststellung des

Hygienischen Instituts, daß der Austeckungsstbfi‘ der deutschen

Schweinepest ein filtrierbares Virus ist, bestätigt worden. Nach

dem diese Bestätigung durch Uhlenhuth erfolgt ist, dürften

auch die letzten Zweifel über die Filtrierbarkeit des Virus der

deutschen Schweinepest beseitigt sein.*)

2. @Im Hygienischen Institut wurde die experimentell ge

wonnene Erkenntnis, daß das Virus der deutschen Schweinepest

filtrierbar ist, sofort zu Versuchen zur Gewinnung eines Schweine

pestserums mit Hilfe von Blut und Blutbestandteilen verwertet,

ist selbstverständlich; denn die Zeiten, in denen sich die bakterio

logische Forschung mit der Klärung der Ätiologie begnügte,

liegen weit zurück. In der ersten von Ostertag und mir

erfolgten Publikation über die Filtrierbarkeit des Virus der

Schweinepest ist bereits gesagt worden, die neuen Feststellungen

liessen „für die Bekämpfung der Schweinepest mit Hilfe des

Bacillus suipestifer oder mit Hilfe der unter Verwendung dieses

Mikroorganismus gewonnenen Sera keinen Raum“, und mit der

neuen Erkenntnis sei „der Bekämpfung der Schweinepest ein

neuer Weg gewiesen, der hoffentlich zu einem schönen Erfolge

führe“. '

3. Die Versuche des Hygienischen lnstituts zur Gewinnung

eines wirksamen Schweinepestserums sind gleich wie diejenigen

Uhlenhuths erfolgreich gewesen. Hiermit ist indessen nichts

Neues ermittelt, sondern zunächst lediglich das bestätigt werden,

*) Vgl. Schreiber, B. T. W. 1907, Nr. 18, ferner Lourens,

Untersuchungen über die Filtrierbarkeit der Schweinepestbazillen

(Bacillus suipestifer), Zentralblatt für Bakteriologie 46. Bd., H.5—7

und die allerjüngste hierher gehörige Abhandlung von Glässer,

Studie über die Ätiologie der deutschen Schweinepest, D. T. W. 1907,

Nr. 44.
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was Dorset mit seinen Mitarbeitern im U. S. Bureau of animal

Industry in Washington und in Bethesda schon vor mehr als drei

Jahren festgestellt hat und sich nach einer in einem Bulletin des

U. S. Departement of Agriculture vor einem halben Jahr er

schienenen Notiz patentieren ließ.*) Da im U. S. Bureau of

animal Industry die Filtierbarkeit des Virus gelegentlich der im

Staate lowa ausgebrochenen sehr perniziösen, vorwiegend unter

dem Bilde der Septikämle verlaufenden Hogcholera schon vor

fünf Jahren gefunden worden ist, ist es ganz natürlich, daß

die amerikanichen Forscher nicht nur in der Feststellung der

Ätiologie, sondern auch hinsichtlich ihrer Verwertung zur

Bekämpfung der Hogcholera‚ deren Identität mit der deutschen

Schweinepest durch die Untersuchungen des Hygienischen In

stituts nachgewiesen werden ist, die Priorität erlangten. Etwas

anderes konnte bei der Sachkenntnis der ausgezeichneten amerika

nischen Forscher de Schweinitz und Dors et, die bei der hier

in Frage stehenden Entdeckung in erster Linie beteiligt sind,

nicht erwartet werden.

4. Das von Dorset angegebene und ihm für die Vereinigten

Staaten sowie, dem Vernehmen nach, auch für Frankreich paten

tierte Verfahren, ein schützendes Schweinepestserum von immuni

sierten oder natürlich immun gewordenen Schweinen durch

Behandlung mit großen Mengen von defibriniertem Blut oder

Blutserum kranker Schweine zu gewinnen, ist mit mancherlei

Unzuträglichkeiten verknüpft und nicht eben billig. Deshalb

werden nach dem seinerzeit von Herrn Geh. Regierungsrat

Professor Dr. Ostertag angegebenen Versuchsplan im Hygie

nischen Institut Untersuchungen zur Vereinfachung und Ver

billigung des Verfahrens ausgeführt, die erfolgversprechend sind

und die Anwendung des neuen Schweinepestserums erst recht

ermöglichen werden.

5. Mit der im Laboratorium gemachten Feststellung,

daß ein Schweinepestserum gegen die künstliche Infektion

durch Schweinepest schützt, ist die Frage noch nicht entschieden,

ob das Serum auch ein geeignetes Mittel zur Bekämpfung der

Schweinepest unter natürlichen Verhältnissen ist. Herrn Geheim

rat Uhlenhuth ist daher nur zuzustimmen, wenn er seine Versuche

mit Betonung als Laboratoriumsversnche bezeichnete und be

wertete. Dies ist auch von Ostertag in der Diskussion über den

Vortrag Uhlenhuths auf dem Hygienekongreß nachdrücklichst

geschehen. Ostertag hat auf die Erfahrungen der Amerikaner

verwiesen, die schon vor drei Jahren ein gegen die Hogcholera

im Laboratorium schützendes Verfahren hatten, das in der Praxis

aber nur gegen die milden Grade der Krankheit Schutz ge

währte. Wurden die gegen die milden Grade geschützten

Tiere der Ansteckung durch Tiere mit starker Infektiosität

ausgesetzt, so gingen sie zugrunde“) Die Sache liegt

bei der Schweinepest _nicht so einfach wie beim Rotlauf der

Schweine, sondern eher kompliziert wie bei der Maul- und

Klauenseuche. Durch die Versuche in der Praxis, die durch

das Hygienische Institut ausgeführt werden, muß es sich

zeigen, das Serum unter den natürlichen Infektions

bedingungen zu leisten vermag, und ob die gegen die natürliche

Infektion durch die Serumimpfung oder die Simultanimpfung mit

Serum und infektiösem Material geschützten Tiere sich normal

was

*) Das Verfahren war auch, wie jetzt bekannt geworden ist,

in Deutschland zum Patent angemeldet worden.

**) Vgl. Ostertag, Das Veterinärwesen der Vereinigten Staaten

von Nordamerika. Berlin 1906.

 
weiter entwickeln oder ob sie verkümmern, wie so viele von der

natürlichen Schweinepest genesenen Tiere. Erst wenn diese Vor

frage, deren Wichtigkeit hier nicht weiter erörtert zu werden

braucht, durch beweisende Versuche in der Praxis gelöst ist,

dürfte die Zeit als gekommen zu erachten sein, das Serum

durch Herstellung im großen unter Kautelen, die eine Ver

schleppung der Schweinepest ausschließen, der allgemeinen

Verwendung zuzuführen. Eher nicht!

Deutschmanns Serum (ein neues tierisches Heil

serum gegen mikrobische Infektionen beim Menschen).

hergerichtet für die Veterinärpraxis, in seiner An

wendung und Wirkung bei Tieren.

Von Emil Blanck, prakt. Tierarzt, Hamburg-Eppcndorf.

Nachdem Herr Professor Deutschmann durch Zufall bei

einem an schwerer katarrhalischer Staupe erkrankten jungen

Hunde die günstige Beeinflussung dieser Erkrankung durch sein

neues Heilsernm (Münch. Med. Wochenschrift 1907, Nr. 19)

kennen gelernt hatte, stellte er mir von dem, für die Veterinär

praxis bestimmten und mit Tricresol versetztem Serum eine

Anzahl Flaschen zur Verfügung. Ich habe in 16 Fällen meiner

Praxis die Verwendbarkeit desselben bei infektiösen bzw. fieber

haften Prozessen innerhalb des Tierkörpers geprüft. Nach dem

Ergebnis meiner Befunderhebungen ist Deutschmanns Serum

ein wirksames Bekämpfungsmittel bei katarrhalischen Staupe

erkrankungen (cfr. unten), während es in zwei Fällen von

nervöser Staupe vollständig versagte. Auch wurde eine

Katarrhalpneumonie einer alten Dogge günstig beeinflußt, indem

das Tier, welches bis zur Injektion des Serums apathisch dalag,

nach stattgehabter Injektion gierig zwei Liter Milch und zwei

rohe Eier verzehrte. Es blieb bei diesem Tiere, das vor der In

jektion 41,6“ C zeigte, andauernde Fieberlosigkeit bis zur völligen

Genesung. Injiziert wurden dieser Dogge 2 ccm. Ein Collie

(l Jahr alt, Staupepneumouie) bekommt von Deutschmanns

Serum 2 ccm injiziert; Temperatur (stündlich aufgenommen)

beginnend morgens 10 Uhr: 41,2“ C, 41,3“ C, 41 “ C, 40,7“ C‘,

40,5“ C, 40,5“ C, 40,2“ C, 39,6“ C, 39,3“ C, 39,8“ C, 39,8“ C,

39,6“ C. Nachts usw. zweistündlich aufgenommen 40“ C, 40,1“ C,

39,70 C, 39,7“ C, 39,6° C, 39,6“ C. Von hier ab dreimal

täglich um 12 Uhr mittags 39,7“ C, 6 Uhr abends 40,1“ C,

10 Uhr abends 40,2 “ C, 7 Uhr morgens 39,8 “ C, 12 Uhr mittags

39,5“ C, abends 39,9“ C. Die Temperatur erhob sich von hier

nicht mehr über 40“ C und war besonders auffällig, daß die

Psyche bei dem deprimierten Tiere schon bald (zwei Stunden

nach der Injektion trotz Temperatursteigerung um 0,1“ C)

freier wurde, und das Allgemeinbefinden offensichtlich sich

besserte. Letztere Beobachtung machte ich auch bei einem an

croupöser Pneumonie erkrankten Pferde, welchem 8 ccm Serum

injiziert wurden, kein Fieberabfall, aber merklich günstige Be

einflussung des Sensoriums. Es mag sein, daß hier die ver

abreichte Dosis zu gering war, denn in einem Falle der Ver

wendung von 12 ccm Deutschmanns Serum fiel die Temperatur

(am dritten Krankheitstage) von 40,8“ C ‘auf 39,4“ C, um

konstant bis zum kritischen neunten Tage unter 40“ C zu bleiben.

Auch blieb der Appetit fortgesetzt vom Tage der Impfimg ab gut.

Bei einem an ulcus corneae erkrankten Bernhardiner, bei welchem

ich besonders guten Erfolg von der Injektion erhoffte, habe ich nach
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Injektion freilich von nur 1 ccm keine Besserung beobachtet;

eine erneute Injektion einer größeren Menge konnte zu meinem

Bedauern wegen Abreise des Eigentümers und Patienten nicht

vorgenommen werden. Zwei geimpfte Teckel (Mutter und Sohn),

Staupepneumonie, genasen nach zehntägiger Behandlung —

steigende Injektion von 0‚5——1,0 ccm Serum —— vollständig.

Bei vorwiegend intestinaler Staupeerkrankung dreier Patienten

war die günstige Beeinflussung durch Injektion von 1 — 2 ccm

Deutschmanns Serum nicht so frappant wie bei Erkrankung

des Respirationstraktus, immerhin war auch hier deutlich eine

Besserung des Allgemeinbetindens zu konstatieren. Bei einem

an allgemeiner Pepsis infolge Decubitus erkrankten (moribunden)

Pferde (41,60 C) wurde die Injektion von 10 ccm, wie zu er

warten, ohne Wirkung vorgenommen; das Tier krepierte zwei

Stunden nach der Einspritzung. Die außerdem von mir be

handelten Fälle (Hund Wundfieber infolge Verbrennung) (Hündin

Fieber nach Schwergeburt — Endometritis Z’) (Hund Fieber durch

komplizierte Fraktur) wurden durch Injektion von 1 —2 ccm

Serum insofern günstig beeinflußt, als die Tiere bald nach statt

gehabter Einverleibung größeren Appetit bekundeten. Bemerken

möchte ich noch, daß eine Schädigung der Tiere durch

Professor Dentschmanns Serum nie von mir beobachtet ist,

wohl aber habe ich eine günstige Beeinflussung sowohl der

Temperatur als auch speziell des Allgemeinbefindens (gesteigerte

Freßlust; lebhaftere Bewegungen) beobachtet. Es geht jedoch

aus der verhältnismäßig geringen Zahl meiner Beobachtungen

hervor, daß die Injektionsmenge bedeutend erhöht werden muß.

Ich würde z. B. raten, einem Pferde nie unter 15 ccm einzu

spritzen, einem Hunde je nach der Größe und dem Alter 2 bis

8 ccm, jedoch nie unter 2 ccm. Das Serum ist in Fläschchen

mit 5 ccm Inhalt zum Preise von 3 M.‚ mit 20 ccm zu 10,50 M.

von dem Serumlaboratorinm Ruete-Enoch, Hamburg, Hermann

straße 5, zu beziehen.

Doppelseitige Augentuberkulose beim Schwein.

Von Dr. Rlcbard Keil-Leipzig.

Im Anschluß an die Manleitnersche Arbeit „Zur Kenntnis

der Augentuberkulose bei Rind und Schwein“ [v. Gräfes Archiv

für Ophthalmologie, LXI. Bd., 1. Heft, 1905] möchte ich im

folgenden einen weiteren Fall veröffentlichen, der um deswillen

besonderes Interesse bietet, weil es — soweit ich die Literatur

übersehen konnte — erst der zweite ist, in dem die an sich

schon verhältnismäßig seltene Augentuberkulose beim Schwein

doppelseitig auftrat. Da M. die Literatur vollauf gewürdigt

hat, so brauche ich auf diesen Punkt nicht näher einzugehen;

aus seinen Angaben geht hervor, daß die tuberkulöse Erkrankung

beider Augen „außerordentlich selten“ ist und er den beiden

referierten Publikationen von Heß und Schmidt (beide vom

Rind) „nur eine eigene Beobachtung“ (vom Schwein) hinzufügen

kann. — Der Vollständigkeit halber möchte ich noch erwähnen,

daß beide Augen von einem Tier stammten, mit

generalisierter Tuberkulose behaftet war.

l. Makroskoplscher Befund.

l. Rechtes Auge: Sagittaldurchmesser 23,5 mm, Äquatorial

durchmesser 22 mm, Opticus 4 mm breit.

Cornea starkverdickt, diffus getrübt und an mehreren

Stellen von tiefen Narben durchzogen. Sklera, Retina,

Chorioidea und Iris vorhanden; letztere an mehreren Stellen

welches

vollkommen mit: der hinteren Fläche der Cornea verwachsen

(Synechia anterior). Linse fehlt. An Stelle des Glaskörpers

findetsich ein grau-weißer Tumor von weicher Konsistenz,

welcher den Bulbusraum fast vollständig ausfüllt.

Eine gleichartige Geschwulstmasse findet sich innerhalb der

vorderen Augenkammer.

2. Linkes Auge: Der Sagittaldurchmesser des mikro

phthalmischen Bulbus, welcher nahezu eif'örmige Gestalt besitzt,

beträgt 17 mm, der Äquatorialdurchmesser 14 mm und der

Opticus im Querschnitt 4 mm. Der ungefähr in der Median

ebene des knorpelharten Bulbus geführte Durchschnitt bietet

folgendes Bild: Die Sklera ist namentlich in den hirnwärts

gelegenen Partien stark verdickt und erreicht in der Gegend

der Opticusinsertion, speziell im oberen hinteren Quadranten,

eine Stärke von 3,7 mm. Die Chorioidea ist ebenfalls vor

handen, während Iris und Corpus ciliare z. T. stark ver

lagert erscheint. Die Linse fehlt ganz. Der Innenraum des

Bulbus wird vollkommen von einem gelblichen derben Tumor

ausgefüllt, welcher durch starke Bindegewebszüge, die unter

sich ein Maschenwerk bilden, in viele kleine Herde von ver

schiedener Gestalt, zerfällt. Auf diesem Durchschnitt tritt das

Mißverhältnis in der Größe zwischen den Cornea- und Opticus

wärts gelegenen Teilen des Bulbus besonders stark hervor:

die Entfernung zwischen der Corneaskleralbordebene und dem

hirnseitigen Bulbuspol ist annähernd gleich der zwischen ersterer

und dem Vertex Corneae. Die Hornhaut ist also durch Ge

schwulstmassen, welche die gleiche Beschaffenheit, wie die des

Bulbusraumes zeigen, zu einem Konus ausgedehnt worden; die

selben nehmen den gesamten Raum der vorderen Augenkammer

ein und haben die verlagerten Iristeile umwachsen. Das

Corneagewebe selbst ist, soweit es sich makroskopisch noch

vom Tumor abhebt, durchweg diffus getrübt und von „skleralem“

Charakter.

II. Mikroskopischer Befund.

l. Linkes Auge: Das Stratum epitheliale der stellenweise

1 mm starken Cornea zeigt nach der Übergangsfalte zu leichte

Wucherungserscheinungen, welche sich in Form kleiner, in das

Stratum proprium vorspringender Epithelzapfen präsentieren.

Während das Stratum proprium in der Gegend des Cornea

skleralbordes —— abgesehen von kleinen neugebildeten Gefäßchen

(Endothelrohren) und leichter Pigmentierung — keine nennens

werten Abweichungen von der Norm bietet, ist der ganze Bezirk

des Vertex pathologisch stark verändert. Hier finden sich zahl

reiche, meist rundliche tuberknlöse Herde mit Riesenzellen;

dieselben stellen zumeist ganz frische Eruptionen dar, denn nur

wenige zeigen Erscheinungen der rückgängigen Metamorphose,

wie zentralen Zerfall und kleine Kalkkrümelchen. Abgesehen

von diesen Herden finden sich hier noch dicht unter dem

Stratum epitheliale kleine rundliche, welche lymphol'de Zellen

enthalten und von einer zarten Bindegewebshülle umgeben sind.

Die Bindegewebslamellen sind in dieser tuberkulös entarteten

Partie zum Teil zugrunde gegangen, in der übrigen Cornea

teilweise auseinandergedrängt und mit lympho'iden Zellen erfüllt.

Die Lamina elastica posterios_ ist nicht zerstört worden: sie

liegt dem Stratum proprium dicht an, hat sich aber stark auf

gerollt und gefältelt.

Die „vordere Augenkammer“ ist durch tnberkulöse Herde,

welche im allgemeinen dieselbe Beschaffenheit wie die der Cornea

besitzen, sehr erheblich ausgedehnt worden: die Entfernung von
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der Skleralbordebene bis zur Rückseite der Cornea (am Vertex)

beträgt 6,0 mm, während — wie ich schon hier erwähnen möchte

— der Raum zwischen ersterer und der Innenfläche der Sklera

(eigentlicher Bulbusraum), nur 4,5 mm mißt. Die _tuberkulösen

Herde sind größtenteils durch starke Bindegewebszüge mit er

heblichen Pigmenteinlagerungen und prolabierten Irisbestand

teilen voneinander getrennt. Die noch in ihrer normalen Lage

befindlichen Iris- und Ciliarkörperbestandteile enthalten in der

Gegend des Iriswinkels mehrere frische Tuberkeln mit Riesen

zellen. Dasselbe Bild bietet die Chorioidea in der gleichen

Gegend, während sie sonst frei von tuberknlösen Eruptionen

erscheint. —— An Stelle der völlig zugrunde gegangenen Retina

hat sich Bindegewebe entwickelt, welches zahlreiche kräftig ent- ‚

wickelte Faserziige in den Bulbusraum gesandt und so ein

Maschenwerk gebildet hat, in welches tuberkulöse Herde in

großer Menge eingelagert sind. Letztere sind teils frisch, teil

weise in der rückgängigen Metamorphose begriffen. Im Gegen

satz zu den übrigen tuberkulösen Prozessen dieses Auges hat

hier die zentrale Verkalkung einen breiteren Raum eingenommen.

—— Während die Sklera, abgesehen von ihrer nach dem hinteren

hirnseitigen Bulbuspol erheblich zunehmenden Verdickung, keine

Abweichungen von der Norm zeigt, fehlt die Linse vollständig:

nicht die geringsten Zelltriimmer oder Kapselreste sind mehr

zu entdecken.

2. Rechtes Auge: Das Stratum epitheliale der im Be

reich der schon erwähnten Narbenbildung bis auf das Dreifache

verdickten Kornea zeigt lebhafte Erscheinungen von Wucherung,

die sich, entsprechend dem Befunde am linken Auge als kleine

Epithelzapfen in die Eigensubstanz hineinziehen. Die Lamellen

des Stratum proprium sind vielfach stark auseinandergedrängt

und die Saftkanäle mit Lymphzellen angefüllt. Als wichtigsten

Befund haben wir jedoch, wenn wir von der beginnenden

Pigmentierung und Neubildung von Blutgefäßen,‘ absehen, ver

einzelte rundliche, mit schwacher Bindegewebshülle versehene

Herde zu registrieren, die fast durchweg keine Riesenzellen

besitzen, vereinzelt bis dicht unter das Stratum epitheliale vor

gedrungen sind und die bekannte Zusammensetzung des Tuberkels

zeigen. Neben diesen, durch leichte Bindegewebsziige ab

gegrenzten Herden, sieht man noch strangförmige Iniiltrationen

des Gewebes mit Rundzellen.

Die vordere Augenkammer wird durch tuberkulöse Massen

zu etwa einem Drittel ausgefüllt; sie finden sich in der Nähe

des lriswinkels und stellen die verschiedensten Altersstadien

— vom jungen Miliartuberkel bis zur zentralen Verkalkung ——

dar. In der Nähe der Vorderfläche der Iris haben sich auch

in diesem Auge größere Teile der Tunika elastika posterior im

gefältelten und aufgerollten Zustande erhalten. Auch die Iris

ist hauptsächlich im sog. lriswinkel von Tuberkeln durchsetzt;

dieselben enthalten zahlreiche Riesenzellen, ohne aber irgend

welche Zeichen von regressiven Veränderungen zu zeigen. Das

Endothel der Gefäße ist öfters gewuchert, wodurch das Lumen

derselben mehr oder weniger erheblich verengt wird.

Während Chorioidea und Sklera frei von Tuberkulose sind.

finden wir in der Retina und im Glaskörper Veränderungen, die

unbedingt auf eine frische Erkrankung schließen lassen. In

ihrem histologischen Bau zeigt die Retina. keine Abweichungen von

der Norm; sie ist nur von ihrer Unterlage etwas abgelöst und

get'ältelt. Bei diesem Ablösungsprozeß wurde die Ganglienzell

schieht meist zerrissen und der Zwischenraum zwischen der

 
äußeren Körnerschicht und dem Stratum pigmenti retinae ist

mit einer homogenen, leimartigen Substanz ausgefüllt. Infolge

Schrumpfung des Glaskörpers wurde die Membrana limiterns

interne. mit einem Teil der Ganglienzellschicht abgerissen und

mit in den Glaskörperraum hineingezogen. Die Gefäße sind

durchweg enorm ausgedehnt und mit Bestandteilen des Blutes

prall ausgefüllt. In der Nähe des hirnseitigen Bulbuspoles

liegen innerhalb der Ganglienzell- und Nervenfaserschicht drei

rundliche, bzw. ovale, durch eine starke Bindegewebskapsel scharf

begrenzte tuberkulöse Herde, welche die Nervent'aserschicht

durchbrochen haben und in Form von starken Zapfen in den

Glaskörperraum hineinragen, wie sich an hintereinanderliegenden

Schnitten verfolgen llißt. Sie bestehen aus Rundzellen; Riesen

zellen fehlten.

Der Glaskörper, welcher, wie ich anfangs erwähnte, gran

weiß getrübt erscheint, zeigt eine starke Durchsetzung mit

Rundzellen und massenhaften Trümmern derselben; Riesenzellen

waren nirgends zu beobachten.

Kurz zusammengefaßt handelt es sich also in den vorliegenden

Befunden um folgende Prozesse tuberkulöser Natur:

1. doppelseitig: Echte Ceratitis tuberculosa und tuberkulöse

Iritis. Außerdem:

2. linksseitig: Tuberkulose der Chorioidea in der Nähe des

Iriswinkels und

3. rechtsseitig: Tuberkulose der Retina (Typische Knötchen

bildung) und des Glaskörpers (Rundzelleninfiltration).

Das aseptische zerlegbare DoppcI-Bistouri nach

Schmidt.

Von Kreistierarzt Memmen-Neuruppin.

Das aseptische zerlegbare Doppel-Bistouri nach Schmidt,

welches die Firma Ha uptner in Berlin in neuer Vervollkommnung

auf den Markt bringt (Katalog Nr. 861, Seite 24) vereinigt alle

Vorzüge, welche einem chirurgischen Instrument eigen sein

sollen. Neben einer bequemen Handhabung und einem leichten

Einstellen der Klingen, genügt eine Verschiebung der beiden

Grifl"hälften, um das Ganze in seine vier Bestandteile zu zer

legen und diese einer gründlichen Reinigung und Desinfektion

zugängig zu machen. Ich benutze ein solches Bistouri seit

längeren Jahren und kann dasselbe für den kleineren Gebrauch

nur warm empfehlen.

Tagesgeschichte.

Kollegen, cavete Berlin!

Difficile est, satiram non scribere — so‚kann man wohl

auch von den Anstellungs- und Besoldungsverhältnissen der Tier

ärzte sagen, wie sie immer noch trotz aller sonstigen Freisinnigkeit

der Berliner Stadtverwaltung auf dem Schlachthofe der

Haupt- und Residenzstadt bestehen. Obwohl dieselben in den

Kreisen der älteren Kollegen sattsam bekannt sein dürften, so

ist es doch Standespflicht, einem jeden angehenden Schlachthof

tierarzt es nahe aus Herz zu legen, sich erst wohl zu bedenken,

ehe er den folgenschweren Schritt unternimmt, seine besten

Kräfte der größten Kommune des Deutschen Reiches zu widmen.

Wo viel Licht, ist auch tiefer Schatten ——‘mögen die folgenden

Zeilen dazu dienen, einmal die glänzende Außenhiille zu

lüften und den jungen Kollegen einen Einblick in seine Laufbahn zu
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gewähren, wie sie sich unter den augenblicklichen Voraus

setzungen gestalten muß und wahrscheinlich auch wird. — Nach

bestandenem Examen und absolviertem Militärjahr, also in dem

hoffnungsfreudigen Alter von 25 Jahren hat solch junger Kollege

nach beendeter Hospitantenzeit womöglich das Glück, als sog.

„Eintagsfliege“, d. h. an den Sonnabenden, den schwersten

Schlachttagen, gegen eine Vergütung von 15 M. Dienst tun zu

dürfen. Zeigt er Eifer und Interesse, sich bald die nötige

Routine anzueignen, welche neben einer guten wissenschaftlichen

Vorbildung’ nun einmal für jeden Tierarzt an einem großen

Schlachthof unbedingt notwendig ist, so wird er nach Verlauf

von 11/._‚——2 Jahren an 2, auch 3 Tagen der Woche zum Dienste

herangezogen, erhält aber dann für die weiteren Dienste nur je

10 M.; sein Einkommen, welches vorher ca. 60 M. monatlich

betrug, steigt demgemäß auf 120—150 M. — Jetzt ist der junge

Kollege bereits 27 Jahre alt; er hat sich allmählich in die

hiesigen Verhältnisse eingelebt und fühlt sich wohl darin; die

Annehmlichkeiten auf wissenschaftlichem, kulturellem und gesell

schaftlichem Gebiete, wie sie ihm eben nur die Reichshauptstadt

bietet, üben ihren anziehenden Reiz aus und tragen sicher dazu

bei, dem Kollegen einen Wechsel der Stellung zu erschweren,

wenn nicht gar Familien- und andere zartere, dabei aber festere

Bande ihn vollends bestimmend beeinflussen, sich vorerst einmal

hofl"nungsvoll dem Schicksal anzuvertrauen, welches ihm hier in

vorläufig allerdings weiter Ferne eine sichere, wenn auch

bescheidene Existenz zeigt. _

Aber dieser Weg ist noch lang. Zunächst verbleibt der

Kollege weitere 11/2-2 Jahre bei seiner Beschäftigung als

„Eintagsfliege“ und rückt nun, also nach 3l/2—4 Jahren als

Hilfstierarzt in eine neuerrichtete oder freiwerdende Stelle ein.

Letzteres kann unter den augenblicklich herrschenden Verhält

nissen nur durch Tod oder Pensionierung eines angestellten

Tierarztes erfolgen, denn ein Stellungswechsel unter den älteren

Kollegen ist ausgeschlossen, und bei Neuschaffung von Hilfs

tierarztstellen hat das Kuratorium des städtischen Vieh- und

Schlachthofes bisherstets eine bedeutende Zähigkeit an den Tag

gelegt, obwohl die Zahl der Schlachtungen und damit natur

gemäß die Verantwortlichkeit eines jeden einzelnen Unter

suchenden im Laufe der Jahre sich verdoppelt haben und eine

bedeutende Vermehrung des tierärztlichen Personals deshalb

dringend am Platze wäre. Die Verwaltung kommt aber ——

und das ist stets das punctum saliens —- etwas billiger weg,

wenn sie statt eines etatsmäßigen Hilfstierarztes, welcher

vier Tage in der Woche beschäftigt wird, deren zwei andere

nur für die schwersten Schlachttage annimmt, dafür aber

dann die Kräfte der anderen angestellten Tierärzte an den

sonstigen Schlachttagcn etwas mehr ausnutzt. Und dieses

interessante Experiment, wie weit die Arbeitskräfte

der Tierärzte bis zum endlichen Versagen angespannt

werden können, wird aufKosten der angestellten Tier

ärzte seit zwei Jahren gemacht! Wie lange noch?!

Bei 10 M. Diäten beträgt das Einkommen eines Hilfstier

arztes ca. 170—180 M., welches durch Aushilfsdienste während

der Urlaubszeit auf190—220 M. steigen kann. Dabei ist jedoch

zu bemerken, daß ein Hilfstierarzt, auch wenn er schon drei

Jahre in seiner Stellung ist, keinerleiiknspruch auf Urlaub

hat, d. h. er kann sich beliebig beurlauben lassen, verliert aber dann

die Diäten. Ebenso bekommt ein städtischerHilfstierarzt keinerlei

Entschädigung, wenn er durchVerletzungen, auch im Dienste

 

zugezogene, oder durch Krankheit vorübergehend dienstunfähig

wird. Wie gut hat es dagegen der Straßenreiniger oder

Gasanstaltsarbeiter! Diesen städtischen Arbeitern steht das

Recht zu, nach dreijähriger dauernder Beschäftigung einen acht

tägigen Urlaub mit voller Lohnzahlung zu verlangen; außerdem

erhalten sie eintretenden Falles Krankengeld, Arzt und Medi

kamente frei und, wenn ärztlicherseits durch die Arbeit hervor

gerufene Nervosität festgestellt wird, kommt der Arbeiter noch

dazu unentgeltlich ins Sanatorium nach Beelitz!

— — Aber der akademisch gebildete Hilfstierarzt? Aller

dings darf auch er auf eine Entschädigung bei langer Krankheits

dauer hoffen, denn von der 14. Woche ab bezahlt die Fleischerei

Berufsgenossenschaft für ihn, bei welcher auch er mit ganzen

1500 M. Jahreseinkommen seitens des Magistrats versichert ist.

Bei angespannter Tätigkeit — das tägliche Arbeitspensum

eines Berliner Schlachthoftierarzte übertrifft häufig die monat

lichen Schlachtzahlen eines Kollegen in einer kleinen Provinzial

stadt — vergehen die nächsten 3—5 Jahre, endlich kommt auch

die Reihe zur Anstellung an unseren Hilfstierarzt. Nun ist

derselbe eine Anzahl von Jahren am Schlachthofe älter ge

worden und billig wäre es wohl, wenn bei der definitiven

Anstellung einige Jahre, etwa wie bei den städtischen

Technikern, zur Anrechnung kämen. Aber selbst in einem

Falle, wo der betreffende Kollege fast 5 Jahre Hilfstierarzt war,

hat eine Berücksichtigung nicht stattgefunden, den Tierärzten

gegenüber hat es bisher beim Kuratorium Billigkeits

rücksichtcn nicht gegeben. —— Etwa mit 34 Jahren erhält

der neuangestellte Kollege das Anfangsgehalt von 2700M., steigend

in dreijährigen Stufen von 300 M. in 24 Dienstjahren bis zum

Höchstgehalt von 5100 M. Die Frage, ob dies eine dem

Bildungsgange und der sozialen Bedeutung unseres Standes au

gemessene Besoldung ist, erübrigt sich wohl; einen Vergleich

mit den Beamtenklassen von gleicher akademischer

Vorbildung anzustellen, wäre aber geradezu absurd. Besser

ist es, die Verhältnisse anderer Beamtenkategorien zum Ver

gleiche heranzuziehen, welche eine bedeutend geringere Vor

bildung genossen haben und bereits in einem Lebensalter zu

Amt und Würden gelangen, in welchem der Tierarzt knapp sein

Studium beendet hat. Am besten läßt sich der große

Unterschied in den Anstellungs- und Besoldungsver

hältnissen durch ein Beispiel darlegen.

Drei Freunde im Alter von 17 Jahren, Obersekuudaner, wählen

ihre Laufbahn. Der erste der drei verbleibt auf der Schule, die beiden

anderen gehen ab, der eine zum Lehrerseminar, der zweite wird als

Supernumerar beim Magistrat angenommen. Der erste studiert

nach erlangter Maturitas Tierheilkunde, der zweite wird mit

21 Jahren städtischer Hilfslehrer, der dritte mit 22 Jahren

liiagistratsdiätar. Der erste hat mit 25 Jahren Studium und

Militärjahr absolviert und kommt als „Eintagsfliege“ beim

Berliner Schlachthof an, zu gleicher Zeit wird der zweite als

städtischer Lehrer fest angestellt, der dritte wird mit 27 Jahren

Magistratssekretär. Dann beträgt das Einkommen eines jeden

einzelnen bis zum 34. Lebensjahre:

I II III

im 26. Lebensjahre: ca. 750 M. 2200 M. ca. 2200 M.

„ 27. ‚. „ 750 „ 2200 „ 2400 „

„ 28. „ „ 1650 „ 2200 „ 2400 „

„ 29. „ „ 1700 „ 2400 „ 2700 „

„ 30. „ „ 1800 „ 2400 „ 2700 „
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I II III

im 31. Lebensjahre: ca. 2100 M. 2600 M. 2900 M.

„ 32. „ „ 2200 „ 2600 „ 2900 „

„ 33. „ „ 2200 „ 2900 „ 3200 „

„ 34. „ 2700 „ 2900 „ 3200 „

Das Höchstgehalt erhält I im 58. Lebensjahre 5100 M.,

II „ 52. „ 4450 „

III „ 51. „ 5300

d. h. der Magistratssekretär steht von Anfang an besser als der

akademisch gebildete Tierarzt und der städtische Volksschul

lehrer ist diesem bis zum 48. Lebensjahre im Gehalt voraus.

Hat nun der städtische Tierarzt mit 58 Jahren sein Höchst

gehalt glücklich erreicht, so befindet er sich in einem Alter, in

welchem die andern Beiden schon an Pensionierung denken

dürfen, denn diesen werden die Probejahre resp. die bei der

Behörde verbrachten Vorbereitungsjahre bei der Pensionierung

mit angerechnet, während für den Tierarzt nur die Dienstjahre

von der definitiven Anstellung an gelten. Mithin muß dieser

bis zum 65. Lebensjahre weiterarbeiten, um eine zur Not aus

reichende Pension zu bekommen, ohne jedoch mit diesem Zeit

punkt die Berechtigung zur Pensionierung auch ohne Rücksicht

auf‘ seinen Gesundheitszustand zu erlangen wie jeder andere

Beamte. Dann steht dem städtischen Tierarzt beinahe dieselbe

Pension zu (2960 resp. 3000 M.) wie einem gleichaltrigen

Magistratsbureauassistenten, dem als Militäranwärter seine ganze

Militür- und Vorbereitungszeit angerechnet wird. Difficile est . . .

Woher kommt es nun, daß diese Beamten und Lehrer in

Berlin bedeutend besser gestellt sind, als die städtischen Tier

ärzte? Einmal wohl daher, daß zu diesen Klassen bedeutend mehr

Interessenten zählen, welche in der Gesamtheit eine Macht

darstellen, wie z. B. die Lehrer, und vermöge der großen Anzahl

ihren Wünschen und Anforderungen den gehörigen Nachdruck

verschaffen können. Sie haben die Tagespresse, welche bereit

willigst ihre Klagen der Öffentlichkeit übergibt und zur Er

reichung der sich von Jahr zu Jahr steigernden Ansprüche mit

hilft. Anderseits hilft der Staat den Wünschen der Beamten

nach, indem er seine eigenen Beamten besser stellt und die

Kommunen gewissermaßen zwingt, es ihm gleich zu tun und

diesen weiter in zahlreichen Beamtenklassen der Ministerien

das Vorbild gibt, wie sie seinen gewesenen Unteroffizieren eine

anständige Versorgung zu gewähren haben.

Wer hilft dagegen den städtischen Tierärzten? Sind wir

doch keine große Zahl im Verhältnis zu den Tausenden von

Lehrern und Beamten; auch hat der Staat keine Veranlassung,

für uns einzutreten und die Presse Aktuelleres und Inter

essanteres ihren Lesern aufzutischen als die Kalamität der

städtischen Tierärzte. Höchstens, daß mal etwas von der Not

lage der Fleischbeschauer geschrieben wird. Daß diese aber oft

mehr verdienen wie ein Hilfstierarzt, werden sie zu sagen nicht

für nötig befinden.

Ist es daher zu verwundern, daß unsere gewiß bescheiden

vorgebrachten Bitten um Berücksichtigung bei der Stadtbehörde

bisher ergebnislos gewesen sind? Gerade für uns städtische

Tierärzte in Berlin ist es ein Unglück gewesen, daß

mit Einführung des Reichsfleischbeschaugesetzes

nicht auch zugleich seitens des Staates auf die ge

setzliche Regelung der Anstellungs- und Besoldungs

verhältnisse der Schlachthoftierärzte gedrungen

worden ist.

 

Wäre die Stadt Berlin, welche auf sozialem Gebiete doch

sonst tonangebend im Reiche sein will, damals mit gutem Bei

spiele vorangegangen, so wäre die Lage unseres ganzen Standes

längst eine andere geworden. Alle Hochachtung daher vor den

Kommunen, welche trotzdem modern‘ genug gedacht haben,

die Schlachthöfe nicht in erster Linie als Mittel zur

Füllung des Stadtsäckels, sondern als eine sanitäre

Einrichtung für die Bevölkerung anzusehen, und ihre Tier

ärzte deshalb als Gemeindebeamte mit einem der akademischen

Bildung derselben entsprechenden Gehalt angestellt haben.

Es ist aber wohl bei keiner anderen Kommune der Fall

zu verzeichnen, daß die vor 20 Jahren angestellten Tierärzte

nur 300 M. weniger Anfangsgehalt bekommen haben, wie ein

im Jahre 1907 angestellter Tierarzt. Die totale Änderung

unserer gesellschaftlichen Stellung, die Steigerung aller Lebens

bedürfnisse und die in diesem Zeitraum eingetretene allgemeine

Teuerung, welche zur Besserstellung aller anderen Beamten

klassen führen mußte, haben für uns städtische Tierärzte keinerlei

Vorteile und Gefolge gehabt; wir sind bisher stets als Stief

kinder behandelt worden. Wenn auch durch den jüngst ein

getretenen Wechsel in der Leitung des Kuratoriums des Vieh

und Schlachthofes eine Hoffnung auf ein Besserwerden vorhanden

ist, so tut neben dem endlich erfolgten Wechsel der Personen

vor allen Dingen eine Änderung des uns Tierärzten

gegenüber bisher beliebten Systems not, aber es wird

wohl noch mancher von uns hinwegsterben, ehe eine gründliche

Remedur unserer verfahrenen Verhältnisse eintritt.

Über die Uniform der deutschen Veteriniire.

I.

Zu der Notiz in Nr. 40 der B. T. W. möchte ich bemerken, daß

die heutige Uniform der Veterinäre im großen und ganzen befriedigt.

Die notwendigen Abänderungen ergeben sich bei der Bildung des

künftigen \r’eteriniiroffizierkorps von selbst. So ist es meines Er

achtens nach selbstverständlich, daß der Wafl’enrock einen Litzen

schmuck bekommt, da dieser sämtlichen Genieoffizieren und Be

amten mit akademischer Bildung verliehen worden und nicht anzu—

nehmen ist, dal3 die Veterinäre in dieser Beziehung eine Zurück

setzuug erfahren sollen.

An der Kleidsamkeit des schwarzen Tuchkragens ist nichts

zu bemängeln. Auch ist derselbe in praktischer Beziehung so gut

wie ein grüner. Es ist deshalb nicht einzusehen, weshalb die

schwarze Farbe durch grün ersetzt werden soll. An eine Um

wandlung des schwarzen Tuches in Sammet, wie es von vielen

Seiten im stillen erhofit wird, wird wohl leider nicht zu denken

sein, da die schwarze Tuchfarbe des Paletot-, Rockkragens und

der Aufschläge jedenfalls in Anlehnung an die Uniform des Sanitäts

offizieres gewählt werden ist, bei der diese Teile ebenfalls nicht

aus Sammet, sondern aus blauem Tuch bestehen. Zu diesem

schwarzen Kragen dürfte ein Farbenwechsel in Gestalt der roten

Epaulettfelder von keiner Seite als eine Geschmacklosigkeit.

betrachtet werden, besonders wenn sich dazu der glatte, goldene

Halbmond gesellt und an Stelle des jetzigen Wappens ein Äskulap

stab tritt, wie ihn die Veterinäre — als Medizinalpersonen — bereits

bei einigen ausländischen Armeen — Frankreich, Belgien —- tragen.

Das neuerdings auftretende Gerücht, wonach die künftigen

Veterinäroffiziere ein „V“ als Abzeichen auf dem Achselsttlck er‘

halten sollen, bewahrheitet sich hoffentlich nicht, dann ein solches

Abzeichen würde dazu führen dem Wort „V—e" zu einer zweiten

Auflage V—r zu verhelfen.

' II.

1. Die heutige Uniform entspricht keineswegs allgemeinen

Wünschen.

2. Die Uniform der Veterinäroffiziere muß sich an die der

Sanittttsoffiziere anlehnen, um die Gleichstellung der Vetßrinäre
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mit den anderen akademischen Berufen in der Armee auch äußerlich

schon sichtbar zu machen. Da die Juristen, die Intendanturbeamten

und die Mediziner Litzen an dem Wafienrockkragen tragen — die

Geistlichen tragen den Talar bzw. lithurgische Gewänder - so

dürfte die Gewährung der Litzen in der Folge an die Veterinäre

nur einen Akt der Gerechtigkeit darstellen. Wenn die Sanitätsoffiziere

Wert darauf legen von den Veterinäroffizieren in ihrer Uniform ge—

kennzeichnet zu sein, so kann dies, soweit es die Litzen betrifft,

leicht durch silberne Litzen geschehen.

3. Es ist wünschenswert, daß die Epaulettenfelder ihre

Farbe wechseln, wie die karmoisinroten Vorstöße allgemein durch

ponceaurote zu ersetzen wären.

4. Werden den Veterinäroffizieren Litzen am Wafi'enrockkragen

gewährt, so ist ein Ersatz des schwarzen Tuchkragens erwünscht,

weil das schwarze Tuch vorzeitig grau wird. Am nächstliegendsten

ist es, den Veterinäroffizieren den blauen Kragen der Sanitäts

offiziere zu geben. Wenn aber die Sanitätsoffiziere Wert darauf

legen auch in der Farbe des Rockkragens von den Veterinär

offizieren unterschieden zu sein, so kann dies durch einen schwarzen

Sammetkragen erreicht werden; indes ist die Rockkragenfrage

gegenüber der Litzenfrage von untergeordneter Bedeutung, auch

gegen einen grllnen Kragen lassen sich stichhaltige Einwendungen

nicht erheben.

III.

In dem gleichnamigen Artikel in Nr. 40 dieser Zeitschrift

[Jahrgang 1907] wird im Hinblick auf die zu erwartende Bildung

eines Veterinäroffizierkorps die Frage aufgeworfen, ob die heutige

Uniform der Veterinäre den allgemeinen Wünschen entspricht.

Der Verfasser des erwähnten Artikels hält dieselbe im großen

und ganzen für recht kleidsam und praktisch, bemerkt aber gleich

zeitig, daß die Farbe der Epaulettenfelder nicht allgemeinen Beifall

finden und der schwarze Tuchkragen, welcher in neuem Zustande

nach seiner Ansicht recht gut aussieht, schnell unansehnlich

werden dürfte.

Was die heutige Uniform der Veterinäre überhaupt, nicht nur

den Kragen, in kurzer Zeit unansehnlich macht, das ist die bald

verblassende bzw. an sich schon fahle karmoisinrote Farbe des

Vorstoßes. Die Folge des schnellen Verblassens dieser Farbe ist,

daß eine neue Uniform nach kurzer Tragezeit abgetragen und

schäbig aussieht. Ein neuer Besatz schafft hier nur ganz vorüber

gehend Wandel. Dieser bekannten Tatsache tragen routinierte

Militärschneidcr häufig insofern Rechnung, als sie zum Besatz

unserer Uniform ein der Vorschrift nicht ganz entsprechendes, leb

hafteres Rot wählen. Die ungünstige Wirkung des Karmoisinrot

wird durch das stumpfe Schwarz des Tuchkragens und der

Ärmelanfschläge am Waffenrock noch erhöht, während der Überrock

mit den blauen Ärmelaufschlägen weit kleidsamer ist.

Soll eine Besserung nach dieser Richtung hin erzielt werden,

dann müßte zunächst das Rot des Vorstoßes ein anderes, lebhaftercs

werden [z. B. Infanterie-Bot, von welcher Farbe auch der Vor—

stoß an der Uniform der Artillerie-, Pionier- und Sanitätsoffizicre

ist]. Hierzu müßten schwarzer Sammetkragen und Ärmel

aufschläge aus schwarzem Sammet kommen. Diesen Vorschlag

mache ich im Hinblick darauf, daß die Oftiziere der Regimenter,

deren Mannschaften schwarzen Tuchkragen tragen, Uniformkragen

aus schwarzem Sammet und Ärmelaufschläge aus dem gleichen

Stoff besitzen [Pioniere, Artillerie]. Hier liegt doch offenbar die

Absicht vor, die verhältnismäßig dunkle und einfache Uniform der

genannten Offiziere etwas zu beleben — ein nicht nur berechtigtes,

sondern im gewissen Sinne auch notwendiges Prinzip in der Armee.

Aus demselben Grunde sollten gerade die Veterinäre danach

trachten, ihre im Vergleich zu der Uniform der Offiziere sehr ein

fache Uniform etwas lebhafter zu gestalten, zumal den Veterinär

offizicren — ebenso wie den Sanitätsoflizieren -— eine Feldbinde,

die doch auch etwas dekorativ wirkt, sicherlich nicht zugestanden

werden dürfte. Ein Grund für Nichtgewährung der Feldbinde ist

zwar bei objektiver Betrachtung nicht ersichtlich, da eine solche

zur Uniform der Zeug- und Fenerwerksoffiziere gehört. Sehr kleid

sam und meiner Ansicht nach für unsere Zwecke vorzüglich geeignet

 

 

würde auch ein dunkelblauer Sammetkragen sein, wie ihn das

lntendanturpersonal trägt.

Alle diese Fragen müssen jedoch zurücktreten hinter eine Frage

von grundsätzlicher Bedeutung, nämlich die Frage nach der Not

wendigkeit des Litzehbesatzes am Kragen und an den Ärmel

aufschlägen. Silber- bzw. Goldlitzen sind in der deutschen Armee,

abgesehen von Offizieren der Garderegimenter und denen technischer

Truppen, charakteristisch für die Uniform von Beamten- und Offizier

kategorien mit akademischer Vorbildung (höhere Justiz-, Inten

dantur- und Baubeamte, Sanitätsoffiziere). Und gerade das Vorhanden

sein eines derartigen Besatzes an der Uniform der Sanitätsoffiziere

würde den Mangel eines solchen an der Uniform der Veterinäre

doppelt auffällig machen. Leider legen einzelne Veterinäre wenig

oder gar keinen Wert auf den Litzenbesatz mit der Begründung,

daß dadurch die Uniform erheblich verteuert würde. Hierauf läßt

sich erwidern, daß der Waffenrock im Dienst nicht allzu häufig

getragen wird und sich die Litzen öfter und für wenig Geld

renovieren lassen. Überdies darf ein derartiger Grund die Veterinäre

nicht zurückhalten von einem Wunsch, dessen Nichterfüllung dem

Veterinäroffizierkorps eine Ausnahmestellnng nach der schlechten

Seite hin sichern würde. Mit Litzenbesatz und einem lebhafteren

Rot des Vorstoßcs würde auch der schwarze Tuchkragen nach

meinem Dafürhalten der Mehrzahl der Veterinäre willkommen sein.

Das Gleiche läßt sich von dem Sammetkragen (schwarz oder dunkel

blau) mit Litzenbesatz sagen. Erst dann, wenn feststeht, daß keiner

der oben gemachten Vorschläge Aussicht auf Annahme hat, sollte

der Tuchkragen in irgendeiner lebhafteren Farbe in Frage kommen.

Doch wird es sehr schwer halten, hier eine passende und zusagende

Farbe zu finden. So viel steht fest, daß viele Veterinäre der

karmoisinroten Farbe durchaus abhold sind und diese Kragenfarbe

nicht wünschen. Für Beibehaltung dieser Farbe liegt ja auch kein

Grund mehr vor, sobald die Veterinäre Offiziere sind, weil der

Veterinäroffizier schon durch die Abzeichen auf den Achselstücken

von anderen Offiziereu unterschieden sein wird, während der karmoisin

rote Vorstoß bei der Gleichartigkeit der Achselstilcke verschiedener

Bcamtenkategorien uns jetzt hauptsächlich von anderen Beamten

gruppen unterscheidet.

So erfreut die Gesamtheit der Veterinäre seinerzeit über die

Verleihung der jetzigen Achselstücke war — wenigstens so lange,

als dieselben nicht Gemeingut mehrerer Subalternbeamtenklassen

waren — so wenig dürften die jetzigen Epauletten Anklang

finden. Als ehemals die Beseitigung der goldenen Tressenachscl

stücke erstrebt wurde, geschah dies nicht zum wenigsten, um der

Uniform ein mehr militärisches Aussehen zu geben und den Veterinär

vor Verwechslungen mit Polizeibeamten zu schützen. Die Epauletten

in ihrer jetzigen Farbe beschwören aber wieder das Bild der

heiligen Hennandad herauf. Hieran wird auch dadurch wenig ge—

ändert, daß die geiippten Halbmonde an den Epauletten des

Veterinärbeamten später durch die glatten Halbmonde der Offizier

cpanletten ersetzt werden. Wie schon in dem diesbezüglichen

Artikel in Nr. 40 der B. T. W’. vermutet wird, gefällt die Farbe der

Epaulettenfelder nicht. Hier eine Änderung vorzunehmen, ist für

die Militärverwaltung leicht, da die Epaulcttenfelder in Farbe und

Stoff mit dem Kragen nicht zu harmonieren brauchen, wie sich aus

der Betrachtung der verschiedenen Unitonnen ergibt.

Zum Schluß noch ein Wort über den in oben genanntem Ar’

tikel erwähnten grünen Kragen. Ich glaube, der Gedanke daran

kommt vielen Veterinären überraschend. Nach meinem persönlichen

Empfinden würde sich der hellblaue Tuchkragen oder der hellblaue

Sammetkragen, welch’ letzteren die höheren Justizbeamten tragen,

besser ausnehmen. Doch das sind Sachen des Geschmacks, über

welchen sich nicht streiten läßt.

IV.

Was unsere jetzige Uniform anbelangt, so erscheint der Anzug:

Überrock, Mütze recht kleidsam, solange der mit ihm bekleidete

Veterinär nicht neben einem Offizier tritt. Dagegen sticht unsere

Uniform gegen jede Offiziersuniform besonders auch gegen die der

Artillerie ungünstig ab, obgleich die Farben der letzteren, abgesehen

von Kleinigkeiten, der der Veterinäruniform gleichen. Diese Wirkung

wird durch den Sammet des Kragens und besonders der Mütze an
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der Artillerieu'niform erzielt. Gleicht doch die Mütze des Veterinärs

der eines Artillerieunteroffizicrs. in der ganzen preußischen Armee

hört, abgesehen von den lebhaft uniformierten Husaren, der schwarze.

Tuchkragen beim Offizier auf, sei es Pionier oder Ulan. Der schwarze

Tuchkragen und Mützcnrand ist nur für Unteroffiziere und Mann

schuften.

Am wenigsten kann der jetzige Fclddienstanzug des Vcterinärs

gefallen. Derselbe erscheint neben jeder anderen Uniform Berittener

geradezu tot. Sämtliche Offiziere derjenigen Regimenter, bei denen

sich Veterinäre befinden, besitzen Feldbinde sowie Leibbinde und

die Unteroffiziere und berittenen Mannschaften haben Koppel und

Bandeller, so daß ein dnzwischcnrcitender Veterinär fast aussieht,

als habe er sich in die Truppe verirrt. Wie manches Mal ist mir

von Offizieren scherzweise gesagt: „Die Herren Veterinüre in ihrer

Uniform sehen aus, als ob ihnen etwas am Anzuge fehlt!“ Wenn

ich noch hinzufüge, daß ein Hauptmann, natürlich im Scherz, mehr

fach behauptete. die Veteriniiruniform gleiche der eines Polizei

wachtmeisters, so tue ich dies, ob um zu bedenken zu geben, daß

dieser Vergleich vielleicht mehr zutreffen könnte, wenn grüne Farbe

für den Kragen gewählt werden sollte, ganz abgesehen davon, daß

die Zusammenstellung von grün und blau das Auge verletzt. Jeden

falls bedurfte es einer vorsichtigen Auswahl des Farbcntoncs.

Die Farbe dl‘r Epaulettenfelder dürfte mit in Kauf genommen

werden können. Vor allen Dingen ist zu wünschen, daß der feld

marschmäßige Veterinär aufgefrischt wird. Da er Feldbinde und

Leibbinde schwerlich erhalten wird, könnte dies durch Stickerei an

Kragen und Ärmelaufschlägen erreicht werden, wie es bei den

Sanitätsoffiziercn geschehen ist. Haben doch auch alle höheren Be

amten diese Stickerei.

An zweiter Stelle dürfte allgemein der Wunsch stehen, das

schwarze Tuch des Kragens und der Mütze durch schwarzen Sammet

zu ersetzen. Was die Vi'iderstandsfähigkeit des Sammets anbelangt,

so erinnere ich an die Lebensfähigkeit der Sammtkragen unserer

Zivilmäntel, die bekanntlich außerordentlich groß oder klein ist, je

nach der Beschaffenheit des Stoffes.

Ein wie vorgeschlagen uniformicrter Veterinär würde sich vom

Artillerieoffizier durch die karmoisinrote Paspolierung, den karmoisin

roten Vorstoß der Achseistiicke, durch die schwarzen Koppelriemen,

durch das Fehlen einer Feld- und Leibbinde, durch die Stickerei

am Waffenrock und endlich durch die kannoisinroten Epauletten

felder und gleichfarbige Fütterung unterscheiden.

Jedenfalls wäre der Veterinär immer noch leichter als ein Zeug

odcr Feuerwerksoffizicr vom Artillcrieoffizier zu unterscheiden.

V.

In Nr. 40 der B. T. W. hat Schmaltz die Frage der etwaigen

Neu-Uniformierung der Veterinäre angeschnitten und hierbei be

tont, daß es zweckmäßig sei, schon jetzt eine Aussprache über

dieses Thema herbeizuführen, da sonst irgendeine uns unliebsame

Regelung der Angelegenheit erfolgen könnte. Ohne Zweifel hat S.

mit seinen Worten das Richtige getroffen. Ich gestatte mir als

„Gelegenheits-lntcressent“ (Stabsvctcriniir der L. I.) Einiges dem

besagten Artikel hinzuzufügen.

Die Anforderungen, die an die Uniform des liliiitiirvetcriuärs

zu stellen sind, dürften sein: l. Kleidsamkcit, ohne aufzufallen

durch Farbcnzusammenstellung und besondere Zierate; 2. Brauch

barkeit im Tragen, speziell in der Verwendung für den Veterinär

dienst; 3. leichte Unterscheidbarkcit von der Uniform anderer

Offiziere bzw. der Ärzte.

Prüfen wir unter diesen Gesichtspunkten die jetzige Veterinär

l'nii'orm, so müssen wir zugeben, daß dieselbe den unter2—3gcnannten

Ansprüchen genügen dürfte. Hinsichtlich des Punktes der Klcidsamkeit

sind aber jedenfalls verschiedene Wünsche zu äußern. Vor allem

ist es nötig, daß die karmoisinrotc Farbe des Vorstoßcs an

Hosen und Rock in Wegfall kommt und durch das sog. Infanterierot

ersetzt wird. Letzteres betont ohne Zweifel den rein militärischen

l'hurakter der Uniform, hebt das frische Aussehen der Farben

“Schwarz bzw. blau) und hält sich ungleich besser als das kartnoisin

rote Tuch, welches nach mehrtügigcm Tragen eine graurotc bis

graue Farbe anzunehmen pflegt. Bezüglich des schwarzen

Kl'agens und ebensolcher Aufschläge am Waffenrock dürfte eine

 
Änderung kaum zweckmäßig sein; das in Vorschlag hierfür ge

brachte grüne Tuch ist unvorteilhaft im Tragen und gibt sofort

wieder Veranlassung zur Verwechslung mit der Uniform der Steuer—

beamten, wie sie meines Wissens in den meisten Bundesstaaten

getragen wird. Die Wahl schwarzen Sammets für gedachte Zwecke

ist ebenfalls nicht günstig, da außer der schlechten Verwendbarkeit

für die Praxis (Sammt ist fast immer mit Staub oder Faser

partikelchen bedeckt) noch ein Übelstand sich bemerkbar macht,

der’ darin besteht, daß Verwechslungen mit den Offizieren der

preußischen Artillerie (bei dunkelblauem Rock) oder des sächsischen

Trains (bei hellblauem Rock) möglich sind. Jedenfalls wird schwarzes

Tuch mit ziegelrotem Vorstoß nicht übel aussehen.

Der Vorschlag: an dem Kragen und den Aufschlägen des

Waffenrockcs Litzen, ähnlich denen des Arztes, anzubringen, dürfte

sehr sympathische Aufnahme finden; allerdings soll hierbei nicht

verschwiegen werden, daß das Konto für L'niformanschaffungen

dadurch eine ganz erhebliche lilehrbelastung erfährt. Eine Not

wendigkeit, auf den Achsolstückcn' und Epauletten ein besonderes

Abzeichen, gleichsam als Symbol des Berufes anzubringen, halte

ich durchaus nicht für gegeben. Ganz abgesehen davon, daß die

Feststellung eines solchen Zeichens sehr große Schwierigkeit macht,

fordert ein Symbol immer zum Vergleich mit dem durch dasselbe

verkörperten Beruf heraus. Solche Reflexionen sind aber unnötig

und können höchstens nur dazu dienen, Spöttereien zu erwecken.

Den Äskulapstab zu fordern, wie dies von bayrischer Seite wohl

geschehen ist, halte ich bei der großen Mißgunst und Anfeindung

seitens der Mediziner, für inopportun, ebenso die Wahl einen

idealen Frauenkörpers, der die Göttin „llygiea“ vorstellen soll, und

nicht zum mindesten auch den Buchstaben V (= Veterinär), der

eine unliebsame l’opularisierung der Bezeichnung: Tierarzt herbei

führen könnte. Auch das Zeichen für die Sachkenntnis in der so

nützlichen und unentbehrlichen Hufkunde möchte ich um jeden

Preis vermieden wissen. Der einfachste Ausweg ist der, daß

entweder keinerlei Abzeichen oder lediglich die Nummer des

Armoekorps angebracht wird, wie ersteres bei verschiedenen

Kavallerierregimentern der Fall ist. Da wir bei Beibehaltung

unserer bisherigen Uniform genügend gekennzeichnet sind, so be

nötigen wir auch keine besonderen Merkmale. ‘

Hinsichtlich der F.pauletten ist eine durchgreifende Änderung

allerdings dringend geboten. Das jetzige Aussehen derselben ist

ein solches, daß man über die gewählte Farbenzusammenstellung

geradezu den Kopf schütteln muß. Eine Uniform soll doch nicht

direkt hiißlichc Zieratcn enthalten, die jetzigen Epauletten sind es

ohne Zweifel. Durch Wegfall des mattgoldenen geprellten Halb

mondes und Ersatz hierfür durch den glatten goldenen Halbmond,

wie ihn die Offiziere tragen, ist schon etwas Besserung zu erwarten.

Da auch das Karmoisinrot sicherlich schwinden wird (für seine Be

seitigung müssen wir am meisten besorgt sein), so steht einer

besseren Farbenzusammenstellung nichts mehr im Wege. In Vor

schlag wärc hierbei zu bringen: rotes Feld und blaues Polster (von

der Farbe des Wafi'enrockes) oder rote Farbe fiir beides. Sterne

und eventuell Armeekorps-Nummern sind in Gold auszuführen.

Schließlich ist noch in Erwägung zu ziehen, ob nicht vielleicht

die allerdings sehr klcidsame Uniform der bayerischen

Veterinäre mit entsprechenden Änderungen für das ganze Reich

einzuführen wäre. Hoffentlich wird auch diesen Punkt die Debatte

nicht mit Stillschtveigen übergehen.

Vorstehende Ausführungen bitte ich nicht als Anmaßung auf

einem mir fremden Gebiete zu beurteilen, sondern als eine weitere

Anregung zur Aussprache.

Dr J. Schmidt, Professor in Dresden.

VI. Uniform und anderes.

Der Anregung des Artikels in Nummer 40 der B. T. W. folgend,

möchte ich mir erlauben, folgendes auszuführen.

Fassen wir zunächst die Kragenangelegenheit beim Kragen,

so ist nicht einzusehen, weshalb der schwarze Kragen zu verwerfen

wäre nota bene, wenn er mit einer Stickerei geschmückt würde.

Unansehnlich wird dieser Kragen nur da, wo die Stickerei hin zu

kommen hätte, ist sie erst da, dann wird auch der schwarze Kragen

so leicht nicht unansehnlich.



7. November 1907. 807BERLINER TIERÄRZTLICHE WOCHENSCHRIFT.
 

Die Farbe der Epaulettenfelder ist nicht gerade schön . . . die

Polizei—Inspektoren in Provinzstädten und Städtchen dürfen sich

ähnlich schmücken, sie sehen in „Vollwichs“ sogar stattlicher aus,

denn sie haben noch eine goldene Kragenstickerei an ihren karmoisin

roten Kragen . . . Doch genug! Wann zeigt man sich übrigens

heutzutage mit Epauletten, höchstens am Geburtstage des Landes

herrn — bei liefe, Hofbä.llen und th6ätres par6s werden wir wohl

vorläufig nicht Gelegenheit haben.

Ich möchte mich jetzt auf einen anderen, einen höheren Stand

punkt stellen; und da folge ich auch der Anregung in dem qu.

Artikel in der Nummer 40 dieser Zeitschrift.

Ich bin Pessimist und ich gebe mich folgerichtig da auch he

züglich der Bildung und Organisation eines Veterinltr-Otfizierkorps

keinen zu großen Hoffnungen bin.

Ich wünsche von Herzen, daß einigermaßen ganze Arbeit ge

leistet wird und daß man sich nicht erst der Not gehorchend zu

Konzessionen peu a peu versteht, z. B. wegen Mangel an Nach

wuchs, wie äthnliches bei den Sanitlttsoffizieren eintrat. Meine

Wünsche für ein zu bildendes Veterinär-Olfizierkorps gipfeln kurz

in folgendem:

1. Man möge die Militätweterinitr-Laufbahn so gestalten, daß

sie eine „Karriere“ darstellt.

2. Man gebe die Möglichkeit, daß die Veterinäre „l’assiom

— Berufsfreudigkeit — haben.

Sobald diese beiden Grundbedingungen erfüllt sind, dann wird

es nie schlecht stehen beim Deutschen Veterintlrkorps!

Ad. l. Von „Karriere“ in dieser Laufbahn kann nur die Rede

sein, wenn bei der geforderten Vorbildung die Möglichkeit gegeben

ist, in der Truppe bis zum Majorsrange aufrücken zu können.

Bei der beschränkten Zahl der Korpsstabsveterinär- und ähn

licher Stellen bei den Instituten muß dem Frontveterinär diese

Möglichkeit offen stehen. So lange das nicht der Fall ist, so lange

ist diese Karriere eben keine und wenig erstrebenswert.

Mir sind z. B. in den letzten zwei Jahren Fälle bekannt ge

werden, wo einjährigen Veterinüraspiranten in der Truppe von

ihren militärischen Vorgesetzten mit Erfolg von dieser Laufbahn

wegen der späteren minimalen Stellung abgeraten wurde.

Es könnte jemand die Frage aufwerfen, wie kommt es, daß

Preußen überhaupt noch Veterinäre bekommt? Das kommt daher,

daß jeder seit beinahe 30 Jahren hofft, es muß doch endlich mal

anders werden, daher augenblicklich eine unnatürliche -— oder wenn

man will, auch natürliche -— Stagnation im Avancement. Viele

tüchtige Leute sind ja abgegangen, viele ältere Kreistierärzte

Preußens sind alte Militärs; andere mögen oft nicht die Energie

haben, in einem gewissen Alter noch etwas anderes anzufangen;

sie denken es ginge nicht anders, zumal sich allmählich ein Zuviel

an Ziviltierärzten herauszustellen beginnt.

Ad. 2. Passion . . . Berufsfreudigkeit . . . darüber ließe sich

vieles schreiben — Spalten — und wem es langweilig wäre, diese

Spalten zu, studieren, der würde im letzten Absatz dies Resümee

finden: Passion des Veterinärs zu seinem engem Spezialberuf habe

ich oft vermißt. dafür hat gesorgt a) die mangelhafte und oft gerade

zu fehlerhafte Erziehung der Studierenden oder vielmehr der früheren

Eleven, b) die mangelhafte spätere Position, c) die höchst mangelhafte

Besoldung.

Es würde zu weit führen, auseinander zu setzen, in welcher

Weise von der Studienzeit hinübergerettete Ideale, Passion und

guter Wille in der Front zerstört und abgetötet wurden.

Das Rezept, wie die Passion erweckt und gehoben werden

kann, ist danach sehr einfach:

1. Auskömmliche Besoldung, pekuniäre Unabhängigkeit, Un

abhängigkcit von etwa möglicher Privatpraxis. (Wie man seine

freie Zeit ausfüllt, oh etwa lohnende Neberibeschüftigung ausgeübt

werden kann, was bei den heutigen Zeitläuften sehr schwierig,

damit kann der Staat doch nicht rechnen).

2. Gewährung einer Ration an die obern 1md von einem

sonst dienstfreien Dienstpferde oder einem Chargenpferde an

die untern Chargen (Veterinäre und Oberveterinäre). Dies würde

ungeahnten Nutzen zum Heile der Armee stiften. Das würde

nicht nur die Passion des Veterinürs hervorrufen und außer

 

steigern, sondern ihn auch in seiner Wissenschaft

(Solche Fälle allerdings sind wohl für später kaum

die seit

ordentlich

sehr fördern.

denkbar, wie die, daß es Oberstabsveterinäre gibt,

ca. 20 Jahren nicht mehr im Sattel gewesen sind.)

Die minimale Reitfähigkeit des jetzigen Nachwuchses ist ein

enormer Mangel, dem schon im vierten und sechsten Semester, dann

aber vor allen Dingen in dem sog. praktischen halben Jahr ab

geholfen werden müßte, wie ja denn das praktische halbe Jahr von

heute eine reine Farcc ist. R. L.

Facit.

Aus den vorstehenden, der Redaktion übersandtenÄußerungen,

die excl. V von aktiven Militär-Veterinären herrühren, ergibt

sich folgendes:

Ganz allgemein wird die karmoisinrote Farbe verworfen und

namentlich eine entsprechende Änderung an den Epauletten ge

wünscht, die in der Tat recht wenig anmuten.

Übereinstimmend werden glatte Monde an den Epauletten

gewüncht. Da eine Übereinstimmung über ein Berufsabzeichen

auf Epauletten und Achselstücken nicht besteht, so hat wohl der

Vorschlag, ein solches ganz fortzulassen, am meisten für sich.

Jedenfalls ist dringend von einem V abzuraten. Die von zwei

Seiten ausgesprochene Befürchtung, daß dieses Abzeichen eine

höchst unliebsame Deutung (s. S. 808) erfahren könnte, dürfte

sich bewahrheiten und genügt, um das verhängnisvolle V zu

stigmatisieren.

Übereinstimmend wird mehr Belebung der Uniform gewünscht,

der bloße schwarze Tuchkragen nebst Aufschlägen als „zu tot“

charakterisiert, und ein Litzenbesatz verlangt. Bei dessen Ge

Währung wird das schwarze Tuch überall für erträglich erklärt.

Sammet dürfte schwer zu erlangen sein, und über andere Farben,

blau oder grün, besteht keine Übereinstimmung. Nur kein

Karmoisin, aus Rücksicht für die wackere Polizei — darin ist

man einig. Schmaltz.

Tierärztlicher Fleischbeschauer‘l

Von sehr vielen Tierärzten wird es schon unangenehm

empfunden werden sein, daß im Reichsfleischbeschaugesetz und

den zugehörigen Ausführungsbestimmungen Tierärzte und Fleisch

beschauer schlechtweg unter der Kollektivbezeichnung„Beschauer“

figurieren. Auf der Plenarversammlung des deutschen Veterinär

rates zu Breslau im Jahre 1906 ist schon vom Kreistierarzt

Zündel die Befürchtung ausgesprochen worden, daß die gleich

zeitige Verwendung von Tierärzten und Fleischbeschauern bei

der Fleischbeschau den Nachteil hätte, daß das Publikum keinen

Unterschied zwischen beiden Kategorien mache und beide als

gleichwertig betrachte. Es ‘ist daher an der Zeit, daß wir

Tierärzte uns aufraffen und nach außen zu erkennen geben,

daß es uns an dem nötigen Standesbcwußtsein nicht mangelt.

Der Tierarzt ist der anerkannte Sachverständige in der Fleisch

beschau; daher kann er die spezielle Bezeichnung „Fleisch

beschauer“ nicht entbehren, wenn ihm die Fleischbeschau über

tragen ist. Die Ärzte werden den Titel „ärztlicher

Geburtshelfer“ niemals annehmen oder führen im Gegensatz zu

eventuellen „nichtttrztlichen Geburtshelfern“ d. h. Hebamme.

Man sollte meinen. daß für den die Fleischbeschaü ausübenden

Tierarzt die Bezeichnung „Tierarzt“ genügt, wie für den so

genannten „nichttierärztlichen Beschauer" die einfache Be

zeichnung „Fleischbeschauer" die beste bleibt.

An uns liegt es nun‚ einen Feldzug gegen die Bezeichnung

tierärztlicher Fleisehbesehauer bzw.

eröffnen.

Ergänzungsbeschauer zu
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Leider, ja unglaublicherweise erfreuen sich die beschauer

lichen Titel sogar bei manchen Tierärzten einer gewissen Be

liebtheit und werden auch da geführt, Iwo sie leicht vermieden

werden könnten. Ein klassisches Beispiel dafür ist das Personal

verzeichnis des eben erschienenen Veterinärkalenders von K53?

reterinär König. Da kann man lesen:

Grünholz, Niesen, Flm'schbeschauer.

Hol/chi”, Hausen, Ergänxungs/leischbcschauer.

Leber/c, Asmussen, Fleischbeschauer.

Apenrade, Schmidt, Fleischbcschauer.

Gerding, Schlank, Flez'schbesclmuer und Ergii-mzmgsbeschauer.

Hadersleben, Will, Ii'rcis-Tz'crarzl und Fleischbeschauer.

Scherrebeck, Kuß, Kreis-Tierarxl-Assislent und Flcischbcschauer.

Husum, Halm, Fleischbeschauer.

Kiel, lVulff, Fr.‚ Ergänzungsbeschauer.

Netutadt i. Holstein, Markus, Fleisch— und Ergämungsbeschauer

und Sfadlrcrordneter.

Eidelstcdt, Thun, Fleisc-h- und E1yänxungsbest’haufl.

Pinnebcrg, Krcutxfeld, Flcz'sch- und Ergiinumgsbeschauer.

Rendsburg, Hogrefe‚ Kreis—Tierarzt und Ergänzungsbeschauer.

Bomhöred, Dr. Athing, Fleischbcschaucr.

Leck, Petersen, Fleischbeschauer.

Tinglcfl', Eiler, Ollo, Fleischbeschauer. usw.

Ist das nun ein Verzeichnis der Tierärzte oder der Fleisch

beschauer‘.’ Diese Frage wird man sich unwillkürlich vorlegen,

wenn man die Überschrift dieses Abschnittes übersehen hat.

Vorhin wurde gesagt, es wäre an der Zeit, daß wir uns

aufraffen und an der Ausmerzung der genannten Titel arbeiten

sollten. Damm ans Werk! Beginnen wir damit, daß wir solche

Kalender, Zeitschriften usw., die den Tierarzt kurz als Beschauer

oder mit einem anderen beschauerlichen Titel bezeichnen, nicht

erwerben.

Tierärzte, wacht auf und macht Front in Wort und Tat

gegen den ..tierärztlichen“ Fleischbeschauer.

v. W. und Str., Flensburg.

„Tier“, nicht „Vieh“!

Bisweilen werden wir unangenehm dadurch berührt, daß

in der Literatur und namentlich in der Presse das Wort Vieh

arzneikunde auftaucht, dem sich nicht selten sogar die Be

zeichnung Vieharzt oder gar Viehdoktor anschließt. Auch wenn

jener Ausdruck nicht gebraucht wird in einer flegelhaften, be

leidigenden Absicht, was ebenfalls vorkommen wird, muß die Alle

wendung dieser roh klingenden Worte doch gerügt werden.

Denn im allgemeinen wohnt dem Worte „Vieh“ eine herabsetzende

Bedeutung inne, die mit dem Worte Tier nicht verbunden ist,

und nur in ganz bestimmtem Zusammenhang verliert das Wort

Vieh seinen verächtlichen Klang. In Verbindung mit der Be

zeichnung der ärztlichen Wissenschaft oder des Arztes tritt dieser

aber ohne weiteres hervor. Wenn wir daher verlangen müssen,

daß im Kreise der Gebildeten diese Worte verschwinden, so

sollte dafür auch gewirkt werden, indem in der Amtssprache

alles ausgemerzt wird, was an jene Worte erinnert und ihren

Gebrauch zu konservieren geeignet ist. Mit Recht betont Ge

heimrat J ohne in einer Anmerkung zu einem Referat, daß es

doch endlich an der Zeit sein dürfte, wenn sich das Kaiserliche

Gesundheitsamt nunmehr entschließen wollte, die bisherige, nicht

nur unwissenschaftliche und unltsthetische, sondern auch das

Ansehen der Tierärzte bei dem Publikum schädigende Bezeich

nung Rindvieh durch das wohllautendere und richtigem Wort

Rinder zu ersetzen. Dieselbe Mahnung dürfte an den Bundesrat

bzw. an den Reichstag anlitßlich der Beratung der Novelle zum

 

Gesetz betreffend Abwehr und Unterdrückung von Viehseuchen

zu richten sein. J ohne empfiehlt, daß der Deutsche Veterinärrat

einen Antrag daraufhin stelle. '

Hierzu kann mitgeteilt werden, daß der Deutsche Vete—

rinärrat diese Absicht in der Tat hat und ausführen wird. Die

endliche Beseitigung des unschönen Wortes Viehseuchengese t z

‘ist das allerwichtigste in dieser Beziehung. Man kann in der

Tat behaupten, daß das Wort Viehseuchengesetz dem Veterinär

weseu geradezu etwas anhängt. Die Bezeichnung des Gesetzes

als Tierseuchengesetz ist um so mehr geboten, als das Wort

Viehseuchengesetz überdies falsch ist. Denn dieses Gesetz

bezieht sich sehr wesentlich mit auf die Pferde und auch auf‘

Hunde. Nach dem allgemeinen Sprachgebrauch wird aber unter

Vieh eigentlich nur das Klauenvieh verstanden. Hunde sind

noch niemals zum Vieh gerechnet werden, und ebensowenig ist.

es angemessen, das edle Pferd mit diesem Ausdruck zu belegen.

Diese Ansicht teilen noch ganz andere Leute als die Tierärzte,

wie mir denn ein berühmter alter General einmal im Gespräch

indigniert sagte: „Wie kann man eigentlich schlechtweg von

Viehseuchen sprechen; das Pferd ist doch kein Vieh!“

Schmaltz.

Genossenschaftllchee.

In der am 27. Oktober d. J. stattgehabten gemeinsamen

Sitzung des Aufsichtsrates und Vorstandes der Wirtschafts

genossenschaft deutscher Tierärzte E. G. m. b. H. Posen wurde

entsprechend dem Beschluß der Generalversammlung vom T. Juli

d. J. beschlossen, den verfügbaren Reingewinn wie folgt zu

verteilen:

Extrarabatt an die Mitglieder für Rotlaufserum M. 5000.—

Reservefonds und Betriebsriicklage ‚. 2000.——

der Unterstützungskasse der Tierärzte . „ 1200.—

und der Unterstützungskasse bayerischer Tierärzte „ 300.—

Der Rest von ca. 1500 M. bleibt zur Verfügung der General

versammlung, welche am 17. November d. J. in Bromberg statt

findet. Marks-Posen.

Verein der Tierärzte des Regierungsbezirke Aachen.

Versammlung am 10. November 1907, morgens 11 Uhr, im Hotel

International, vis-ä-vis dem Hauptbahnhof.

Tagesordnung:

l. Vereins-Angelcgenhciten.

2. Bericht über den XIV. internationalen Kongreß für Hygiene,

sowie Demonstration des Ultramikroskopes. (Referent: Direktor

Bockelmann.)

3. Vortrag über Leber-Cirrhose und lkterus. (Referent: Dr. Kühn.)

4. Mitteilungen aus der Praxis. Nach der Sitzung: Diner.

Aachen, 30. Oktober 1907. Der Vorstand.

Vereln der Schlachthoftierärzte der Rheinprovinz.

31. Vereinsversammlung

am Sonntag, den 17. November 1907, vormittags 11 Uhr,

im Gürzenich zu Köln, Martinstraße.

Tagesordnung:

. Geschäftliche Mitteilungen und Standesaugelegenheiten.

. Kassenbericht.

. Neuwahl des Vorstandes.

. Bericht über den XIV. Internationalen Kongreß für Hygiene

und Demographie. Berichterstatter: Bockelmann-Aachen.

. Die Beurteilung der tuberkulösen Schlachttiere nach den

neuen gesetzlichen Bestimmungen. Berichterstatter: H a i‘ f n e r

Düren.

6. Demonstrationen zur Frage des Alters des Federwildes.

Berichterstatter: Dr. Clevisch-Köln.

7. Tag und Ort der nächsten "ersammlung.

q;|‚pCDNJb-'
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Nach der Sitzung, um 2 Uhr nachmittags, gemeinschaftliches ‘

Mittagsmahl im Quatermarktsaale des Gürzenich.

Kollegen als Gäste willkommen.

Trier, den.20. Oktober 1907.

Der Vorstand.

I. A.: Dr Bittzler, l. Schriftführer.

Studentisches.

Neuerdings konnte mitgeteilt werden, daß der Rüdcsheimer

Verband deutscher Burschenschaften, der Verein deutscher Studenten

und auch das Kartell katholischer Verbindungen der Tierärztlichen

Hochschulen aufnehmen resp. aufgenommen haben.

verlautet, daß der Verband der Turnerschaften die Anmeldung einer

Verbindung an einer Tierärztlichen Hochschule abgelehnt habe.

Demgegenüber .

Eine glänzende Abfuhr.

Die Rudolstädter S. C.-Zeitung erzählt eine liörsaalanekdote,

i die so reizend ist, daß auch hier der Versuch gemacht werden soll,

l sie der Nachwelt zu erhalten. Der wohlbeleibte Physiologe einer süd

deutschen Univcrsität gibt seinen Hörern öfters Anlaß zu Scherzen und

| hat den Spitznamen „Professor Faß“ erhalten. Eines Tages wird er,

als er etwas verspätet und schweißtriefend das Katheder besteigt, mit

einigem Lärm empfangen. aus dem der Ruf: „das Faß ist da“

hervorklingt. Der Professor ergreift das Wort: „Ich weiß es wohl,

man vergleicht mich mit einem Faß. (Zustimmung) Aber der Ver

gleich stimmt nicht im geringsten. ((lho!) Zwischen mir und einem

Faß ist ein bedeutender Unterschied. (Zuruf: Welcher?) Ein Faß

ist von Reifen umgeben, ich aber bin von Unreifen umgeben.“

(Stille im Auditorium.)

 

Staatsvcterin'a'rwesen.

Redigiert von Veterinärrat Preuße.

(Fortsetzung in nächster Nummer.)

Ablehnung der Laien-Impfung durch den Herrn Minister.

In der vorjährigen Tagung des Landes-Ökonomie-Kollegiums

hatte ein Besehlnß dieser Körperschaft, betreffend die Impfung

mit Rotlaufknlturen durch Laien, sehr viel Aufregung unter

den Tierärzten und unliebsame Erörterungen in der tierärztliehen

Fachpresse hervorgerufen. Das Landes-Ökonomie-Kollegium hatte

beschlossen, bei der Königl. Staatsregierung dahin vorstellig zu

werden, daß die bekannte Bnndesratsverordnung vom 28. April

1904, betreffend der Arbeiten mit Erregern von Tierkrankheiten,

zugunsten der Impfungen mit Rotlaufkulturen durch Laien ab

geändert werde. Dieser Beschluß ist in der B. T. W. 1906 ans

reichend gewürdigt worden (vgl. die Artikel S. 103, 126, 183,

203, 251 und 440). In der diesjährigen Sitzung des Landes

Ökonomie-Kollegiums wurde der Bescheid bekannt gegeben, den '

der Herr Landwirtschaftsminister auf die vorjährige Eingabe

erteilt hat. Derselbe lautet dahin, daß im Hinblick auf die

große Gefahr, die mit der Verwendung von Rotlauf

kulturen durch Laien verbunden ist, dem Antrag keine

Folge gegeben werden kann. Im übrigen steht der Minister

auf dem Standpunkt, daß die Impfung mit Rotlaufkulturen durch

Laien nicht angebracht erscheint. Von diesem Bescheid können

wir Tierärzte nur mit großer Befriedigung Kenntnis nehmen

und den Herrn Landwirtschaftsminister für sein Festhalten an

den von den Tierärzten vertretenen Grundsätzen unseren Dank

aussprechen. Hoffentlich werden die großen landwirtschaftlichen

Körperschaften, welche wiederholt versucht haben, zugunsten

der Impfungen mit Rotlaufkulturen durch Laien eine Lanze zu

brechen, sich diesen Bescheid ad notam nehmen und diese An

gelegenheit nunmehr ruhen lassen. PI‘.

Erste Versammlung der beamteten Tierärzte des

Regierungsbezirke Danzig.

Am 29. September fand in Danzig die von dem Herrn

Minister angeordnete amtliche Konferenz der beamteten Tier

ärzte des Regierungsbezirks Danzig unter dem Vorsitz des

Departementstierarztes, Veterinärrat Preuße, statt. Zu der

selben war der große Sitzungssaal im Regierungsgebäude zur

Verfügung gestellt worden. Der Konferenz wohnten außer

sämtlichen beamteten Tierärzten des Bezirks bei: Herr

Regierungspräsident v. J arotzky und der Polizeidezernent bei

der Kgl. Regierung, Herr Regierungsrat Neumann. Der Ober- ,

regierungsrat der Prttsidialabteilung war beurlaubt und daher

verhindert, an der Sitzung teilzunelnuen. Außerdem waren ein

 

| sofortige Stalldesinfektion nicht ausgeführt werden könne.

geladen und erschienen Herr Korpsstabsveterinär Bleich und

Herr Schlachthofdirektor Arens. Vor Eintritt in die Tages

ordnung begrüßte der Herr Regierungspräsident die Versammlung

im Namen der Staatsregierung, wobei er seiner Freude über die

neue Einrichtung Ausdruck gab und die Hoffnung aussprach,

daß die Versammlung guten Erfolg haben möge. Er halte

seinerseits derartige Zusammenkünfte der beamteten Tierärzte

für notwendig und er werde beim Herrn Minister befürworten,

. daß sie auch in Zukunft alljährlich einmal stattfinden dürften.

Der Vorsitzende heißt hierauf die Mitglieder und die

erschienenen Gäste, insbesondere den Herrn Regierungs

präsidenten willkommen, wobei er letzterem für sein Erscheinen

den besonderen Dank der beamteten Tierärzte ausspricht, welcher

dadurch sein lebhaftes Interesse für die Veterinärpolizei und

die beamteten Tierärzte aufs neue zum Ausdruck bringe. Zum

Schriftführer für die heutige Sitzung ernennt der Vorsitzende

Herrn Kreistierarzt H o l d t - Neustadt.

Es erhielt sodann Herr Kreistierarzt Schoeneck-Marien

burg das Wort zu seinem Vortrag über „Die Wirkung der

landespolizeilichen Anordnungen betr. Bekämpfung der Seuchen

krankheiten der Schweine vom 25. Februar 1907“. Referent

vermag ein abschließendes Urteil über die neuen Anordnungen

noch nicht zu geben, da sie erst sechs Monate in Kraft seien.

Die bisherigen Anordnungen besaßen große und oft zwecklose

Härten, wodurch den Schweinezüchtern und -Mästern großer

Schaden verursacht wurde. Es wären dies besonders zwei

Punkte: 1. Die Sperre über den ganzen Bestand eines Gehöfte,

wenn auch nur an einem Schwein chronische Seuche festgestellt

worden war, und 2. das Verbot der Einfuhr gesunder Schweine

in ein wegen Schweineseuche gesperrtes Gehöft. In bezug auf

den Rotlauf war an der bisherigen Verordnung nichts auszu

setzen. Die neuen Vorschriften seien nun, soweit sie die Schweine

seuche betreffen, geradezu ideale. Sie entsprechen den ge

äußerten Wünschen der Interessenten und den modernen Forde

rungen der Wissenschaft. In seinem Kreise hätten sich die

neuen Anordnungen sehr gut bewährt. Es werde als eine große

Erleichterung empfunden, daß die fetten Schweine nunmehr aus

einem verseuchten Gehöft ausgeführt werden dürfen, so weit sie

tierärztlich gesund befunden werden. Das gleiche sei der Fall

in betrefl‘ der Gestattung der Zuführung gesunder Schweine

in ein gesperrtes Gehöft, was besonders wertvoll sei, wenn eine

Auch

die jetzt festgestellte Definition, was ist „Schweineseuche“, sei

musterhaft, sie entspreche allen Anforderungen. In betrefl‘ der

Schweinepest sei nicht einzusehen, weshalb die davon betroffenen

Bestände strenger behandelt werden sollen, wie die durch Schweine
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seuche verseuchten. Auch hier müßte die Ausführung gesunder,

fetter Schweine in den freien Verkehr erlaubt sein. Etwas

anderes sei die neue Verordnung in betreff Bekämpfung des

Rotlaufs zu beurteilen. Hier lassen sich gegen drei Punkte

ernste Bedenken erheben: 1. Die Sperrmaßregeln sind sehr hart

und zu weitgehend, besonders für größere Schweinebestände.

Eine Gehöftsperre für ansteckungsverdächtige Schweine sei

nicht nötig und schädige ohne Grund die Schweinebesitzer.

Referent erläutert dies an einem besonders krassen Beispiel, in

welchem ein Molkereibesitzer die fetten, bereits für 53 Mark

per Zentner verkauften Schweine nicht liefern konnte, da. einige

Rotlauffälle vorgekommen waren, die durch sofortige Impfung

sistiert wurden. Da der Besitzer nicht gleich liefern konnte,

trat der Käufer von dem Geschäft zurück. Später erhielt

ersterer nur 49 Mark pro Zentner, wodurch ihm ein Schaden

von mindestens 1000 Mark erwachsen sei. In veterin'ärpolizei

licher Hinsicht seien Einwände gegen die freie Ausfuhr gesunder

Schweine aus Rotlaufgehöften nicht zu erheben. 2. Sei zu be

mängeln, daß in betrefi‘ der Schutzimpfung nichts erwähnt

worden sei, dies sei doch das erfolgreichste Bekämpfungsmittel

des Rotlaufs und viel wichtiger wie alle veterinärpolizeilichen

Maßnahmen. Nur durch die Impfung könne die sofortige Unter

drückung des Rotlaufs in einem Schweinebestand erfolgen.

Dieses Bekämpfungsmittel dürfte daher in einer modernen An

ordnung zur Bekämpfung des Rotlaufs nicht fehlen. Es müsse

daher eine dementsprechende Änderung vorgenommen werden.

Die neue Vorschrift in betreif Abnahme der Stallinfektion habe

auf die erfolgreiche Bekämpfung des Rotlaufs ungünstig eingewirkt

und scheine die Ausbreitung der Krankheit begünstigt zu haben.

In diesem Jahre seien sehr viel mehr Rotlauffällle vorgekommen,

wie im vorigen. Dies sei mit darauf zurückzuführen, daß die

Stalldesinfektion nicht mehr vom beamteten Tierarzt abge

nommen werde. Der Amtsdiener, der dies jetzt zu machen

habe, sei hierzu ganz ungeeignet. Ob dieser überhaupt eine

Stalldesinfektion begutachte oder nicht, sei sehr gleichgültig, er

verstehe doch nichts hiervon. Die Begutachtungen der Stall

desinfektionen müßten daher wieder bei Rotlauf in die Hand

der beamteten Tierärzte gelegt werden, im anderen Falle könne

man auf die Stalldesinfektion ganz verzichten, wenn die Schutz

impfung vorgeschrieben würde. — Das Korreferat zu diesem

Thema erstattete Herr Kreistierarzt Kayser in Pr.-Stargard.

 

Derselbe beurteilt die neuen Anordnungen zur Bekämpfung der ‘

Seuchenkrankheiten der Schweine sehr günstig. Im besonderen

bemerkt er, daß die Erlaubnis zur Einfuhr gesunder Schweine

in durch Schweineseuche betroffene Gehöfte nur in sehr seltenen

Fällen und nur dort erteilt werden dürfte, wo Sicherheit für eine

Nichtübertragung bestehe. Bei der Gewährung des Abschlachtens

kranker Schweine in einer gewerblichen Schlachtstätte müßte

deren Desinfektion angeordnet und vom beamteten Tierarzt

kontrolliert werden können. Die Bestimmung, daß fette an

steckungsverdächtige Schweine in den freien Verkehr gebracht

werden dürfen, sei zu weitgehend, es müsse heißen in den

freien Schlachtviehverkehr.

Beim Rotlauf befürwortet Referent, daß die Einfuhr ge

impfter Schweine gestattet werden könne, da für diese eine Ge

fahr der Ansteckung nicht bestehe. Auch sei die Gefahr der

Weiterverbreitung des Rotlaufs durch Ausfuhr geimpfter

Schweine aus verseuchten Gehöften eine nur minimale. Da

nach der neuen Anordnung den Polizeibehörden mehr Befugnisse

 

in betrefi" des Rotlaufs zuerteilt seien, so müßten die beamteten

Tierärzte die Polizeibeamten darüber aufklären, wie sie vor

zugehen hätten. Auf die ordnungsmüßige Beseitigung der

Kadaver und der Abfälle sei hierbei ein besonderes Augenmerk

zu richten. Referent gibt zum Schluß noch einige Winke in

betrefi" der Desinfektion und der Beseitigung des verseuchten

Düngers. In der auf die Vorträge folgenden lebhaften Dis

kussion wird im allgemeinen den Ausführungen des Schoeneck

schen Referats zugestimmt, insbesondere dessen Äußerungen

über die Desinfektionsabnahme durch niedere Polizeibeamte. Es

wurde hervorgehoben, daß diese nur ein Notbehelf sei, da in

Zeiten stärkerer Verseuchung der beamtete Tierarzt oft außer

stande wäre, in allen Fällen eine Desinfektionskontrolle auszu

üben. Von anderer Seite wurde dies aber doch als sehr not—

wendig hingestellt, da die Erfahrung gelehrt habe, daß bei

mangelnder oder fehlender Stalldesinfektion der Rotlauf oft

wieder von neuem ausbreche und sich weiterverbreite. Es wird

auch angeregt, die Stalldesinfektion nicht durch die Amtsdiener,

sondern durch Gendarmen vornehmen zu lassen, da diese doch

zuverlässiger seien.

Hierauf hielt Herr Kreistierarzt Dr. Zernecke-Elbing

einen sehr eingehenden und sorgfältig ausgearbeiteten Vortrag

über die unschädliche Beseitigung der Seuchenkadaver und der

Konfiskate der Fleischbeschau in den Städten und auf derfi Lande.

Die einzelnen Verfahren der Kadaverbeseitignng werden in

umfassender Weise dargestellt und in theoretischer und praktischer

Beziehung beleuchtet. Referent kommt am Schluß seiner

erschöpfenden Ausführungen zu folgenden Vorschlägen:

1. Für größerere Städte mit 40000 Einwohnern und darüber

empfiehlt sich die Anschaffung solcher Apparate, die neben

Vernichtung der Ansteckungsstofi‘e eine technische Verwertung

der in dem Fleisch enthaltenen Nutzstofl‘e gestatten.

2. Für kleinere Städte und solche Ortschaften, in denen

häufig Konfiskate zu vernichten sind, genügen Verbrennungsöfen,

z. B. nach Kori, welche für eine billige und sichere, allerdings

nutzlose Vernichtung der Konfiskate sorgen.

3. Für das Land, insbesondere für solche Gegenden, in

welchen häufig Milzbrand oder Rauschbrand vorkommt, hält

Referent die Anschaffung fahrbarer Kadaververnichtungsapparate

für zweckmäßig, wie sie neuerdings von der Aktiengesellschaft

Boni-Nyirbator in Ungarn hergestellt werden. Der zweite

Referent, Herr Kreistierarzt Fortenbacher, stellte die gleichen

Forderungen auf, auch er empfiehlt besonders den fahrbaren

Vernichtungsapparat dort, wo andere stationäre Apparate nicht

verwendet werden können. In betrefl‘ der Beseitigung der

Konfiskate bei der Fleischbeschau auf dem Lande hält er, soweit

es sich um kleinere Teile oder einzelne Organe handelt, die

jetzt vielfach geübte Art der Beseitigung in verschließbaren,

mit Desinfektionsmitteln beschichten Konfiskatgefäßen für aus

reichend.

Auch an diese beiden sehr interessanten Vorträge schloß

sich eine lebhafte Debatte, welche sich in der Hauptsache um

die Frage der Vernichtung der Seuchenkadaver drehte und wo

bei hervorgehoben wurde, daß in solchen Kreisen, in denen

Milzbrand und Rauschbrand häufiger beobachtet werden, die

Verwendung fahrbarer Vernichtungsapparate, soweit die Auf

stellung stehender Apparate untunlich erscheint, sehr wünschens

wert wäre. Wie das Beispiel des Kreises Elbing zeigt, in
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welchem Kreise der Rauschbrand im laufenden Jahr sehr zu—

rückgegangen sei, lasse sich schon durch Verwendung gemein

schaftlicher Verscharrungsplätze viel erreichen, doch genüge

dies noch nicht, da hierdurch eine völlig unschädliche Beseitigung

der Seuchenkadaver noch nicht erreicht werde. Es wurde zwar

hervorgehoben, daß ein fahrbarer Apparat für einen größeren

Kreis nicht genüge, und daß mindestens vier solcher Apparate

beschafft werden müßten, wodurch sehr erhebliche Kosten ent

ständen, welche zu tragen die Kreisverwaltungen kaum bereit

sein würden; diesem wurde jedoch entgegengehalten, daß die

Kosten der Anschaffung fahrbarer Verbrennungsapparate kaum

in Betracht zu ziehen seien gegenüber dem dauernden Nutzen,

der durch die Verringerung der Seuchenfälle der Landwirtschaft

zugute käme.

Der Herr Regierungspräsident sprach sich dahin aus, daß

er der Angelegenheit großes Interesse entgegenbringe, und daß

er sich bemühen wolle, auf die beteiligten Kreisverwaltungen im

Sinne der Wünsche der Referenten einzuwirken.

Zum Schlusse der Sitzung wurden noch einige geschäftliche

Angelegenheiten erledigt, auch machte der Vorsitzende Mitteilung

von dem Eingang zweier neuer Ministerialerlasse betreffend

Ausführung des Fleischbeschaugesetzes.

Nach der Sitzung vereinigten sich die Teilnehmer zu einem

fröhlichen Mahle im Hotel Reichshof, dem auch der Herr

Regierungspräsident beiwohnte, welcher auch hierdurch wieder

bekundete, ein wie lebhaftes Interesse er der Veterinärpolizei

und den dieselbe ausiihenden Beamten entgegenbringt. Die

Teilnehmer dieser ersten amtlichen Konferenz gingen voll

befriedigt von dem Verlauf derselben auseinander und mit dem

lebhaften Wunsche, daß sich derartige Konferenzen alljährlich

zum mindesten einmal wiederholen möchten. Preuße.

Fleischbeschau, Fleisch- und Viehverkehr.

Redigiert von Professor Glagc.

(Fortsetzung in nächster Nummer.)

Wechsel in der Redaktion der D. Fl.-Besch. Z.

Geheimrat Prof. Dr. Ostertag ist aus der Redaktion der

„Deutschen Fleischbeschauer-Zeitnng“ ausgeschieden. An seine

Stelle tritt Wirkl. Oberregierungsrat Beißwänge r.

Zur Verantwortlichkeit des Schlachthofdlrektors für die Vorgänge auf

dem Schlachthofe.

Nach den Bestimmungen für den städtischen Schlacht- und

Viehhof in Elberfeld darf das Vieh bis zum Verkauf auf dem Vieh

hof nicht gefüttert werden. Hiergegen war einigemale verstoßen

worden durch vorzeitige Fütterung von Kälbern, und mit Erlaubnis

des Direktors waren auch Schweine vor dem Markt getränkt werden.

Deshalb wurde der Direktor in Strafe genommen. Nach erfolgloser

Beschwerde erhob derselbe hiergegen Klage beim Oberverwaltungs

gericht. Für Vorgänge, die ohne seine Kenntnis sich ereigneten,

wie das Füttern der Tiere, könne er nicht verantwortlich sein, und

das Tränken sei bei der herrschenden großen Hitze notwendig ge

wesen, um dem Verenden der Tiere vorzubeugen. Das Ober

verwaltungsgericht hat nun zugunsten des Direktors entschieden,

indem es den Darlegungen desselben beitrat.

Verantwortlichkeit bei Übertragung des Hilzhrandes.

In der Handlung mit Tierhaaren von R. in Elmshorn erkrankten

drei mit: dem Sortieren von Haaren beschäftigte Personen an Milz

brand, von denen eine Arbeiterin starb. Der Besitzer wurde der

fahrlässigen Tötung angeklagt und von der Strafkammer zu Altona

zu einem Monat Gefängnis verurteilt. Sein Verschulden wurde

darin gefunden, daß er es unterlassen hatte, die Haare zu desinfizieren,

 
und dadurch der Bekanntmachung des Bundesrats vom 22. Ok

tober 1902, nach welcher alle ausländischen Tierhaare, bevor sie

einer Bearbeitung unterzogen werden, desinfiziert werden müssen,

zuwiderhandelte.

Amtliche Verteidigung der Fleischbeschau.

Der Amtshauptmann von Jever veröfl‘entlicht anläßlich der

bekannten Wilhelmshavener Verfügungen eine Bekanntmachung,

daß die fraglichen Vorwürfe bezüglich der Ausübung der Fleisch

beschau hinsichtlich der Tierärzte und Fleischbeschauer des Amts

bezirks nicht begründet seien.

Unterschlslfe auf‘ der Berliner Ahdcckcrei.

Bekanntlich waren Unterschlcife auf der Berliner Abdeckerei

Anlaß, daß das Ministerium die Aufhebung der fiskalischen Ab

dcckerei beschloß und die Stadt veranlaßte, eine eigene Fleisch—

vernichtungs-Anstalt zu errichten, welche zurzeit in Rüdnitz im

Bau begriffen ist. Jetzt wird von neuen Unterschlagungen berichtet,

die ein Abdeckereikutscher dadurch ermöglichte, daß er sich einen

Nachschlllssel zu dem verschlossenen‘Transportwagen verschaffte

und in dunkler Straße an seine Mithelfer die Konfiskate aushändigte.

Eine Untersuchung ist eingeleitet.

Städtisches Untersuchungsamt In Berlin.

Die Eröffnung des städtischen Untersuchungsamtcs für hygienische

und gewerbliche Zwecke ist am 1. Oktober erfolgt.

Zum Streit um die Prelstsfeln.

Die Zentralstelle der preußischen Landwirtschaftskammern hat

in etwa. hundert Fleischerläden Berlins und der Vororte während

eines Monats Fleischwaren einkaufen lassen, um zu einem Vergleich

hinsichtlich der Preise zu gelangen, und dabei festgestellt, daß

dieselben für die gleichen Fleischwaren außerordentlich schwanken.

Auch die Zentralstelle spricht sich für die Einführung von Preis

tafeln aus, um durch eine derartige Kontrolle die Bevölkerung vor

übermäßig‘ hohen Preisen zu schützen.

Vlehzählung.

Die nächste Viehzählung soll am 2. Dezember d. J. stattfinden.

Schlachthofhauten.

Beschlossen wurde der Bau eines Schlachthofes

dort a. R.

in Übern

Schlachtsteuer.

Die Leipziger Stadtverordneten haben beschossen, bei der

sächsischen Staatsregierung und dem Landtage die Aufhebung der

Schlachtsteuer, sowie der besonderen sächsischen Übergangsabgabe

für Fleischwaren, die aus anderen Bundesstaaten stammen, zu

beantragen. Der Ertrag dieser Steuer beläuft sich auf etwa

5,6 Millionen Mark.

Oktrolgehilhren.

Die Erhebung von Oktroigebühren für das innerhalb der Stadt

Mainz geschlachtete Vieh ist, wie die „Deutsche ‚Fleischer-Zeitung“

annimmt, die Ursache, daß die Schlachtungen in der Militär

Konservenfabrik in Mainz im Vergleiche zu früheren Jahren zurück

gegangen sind und vorwiegend den anderen Konservenfabriken

übertragen werden. Durch Entscheidung des Reichsgerichtes war

die Militärverwaltung zur Zahlung der fraglichen Abgabe gezwungen

worden. Da letztere 11 M. für ein Rind und 1,75 M. für ein

Schwein beträgt, lasse sich so eine beträchtliche Ersparnis erzielen

und werde eine Verteuerung des Viehes vermieden.

Maßnahmen zur Vervollkommnung der Fleischbeschau.

A. Ministerialerlaß betr. die Kontrolle des

Fleischverkehrs.

Allgemeine Verfügung des Ministeriums für Landwirtschaft, Domänen und

Forsten Nr. 35/l907 vom l7. August l907.

I. G. e. 4236. Mit 4 Anlagen.

l. An sämtliche Herren Regierungspräsidenten.

Aus den auf die allgemeine Verfügung vom 7. April 1905

— I. G. a. 1552 M. f. L.‚ M. 5774 M. d. g. A., I. 4573 l“. M., II. a. 2414



812 N0. 45.BERLINER TIERÄRZTLICHE WOCHENSCHRIFT.
 

M. d. I.‚ II. b. 3280 M. f. H. — erstatteten Berichten ist für die Be

urteilung der Wirkung der Freizügigkeit des tierärztlich unter

suchten Fleisches in Schlachthausgemeinden und der bei der sanitäts

polizeilichen Kontrolle des Fleischverkehrs im allgemeinen herrschen

den Zuständc folgendes zu entnehmen:

Die seit dem l. Oktober 1904 in Kraft befindlichen Vor—

schriften des ä 5 des Ausführungsgesetzes zum Fleischbeschaugesetz

und des Ergänzungsgcsetzes vom 23. September 1904, wonach der

den Schlachthausgemeinden durch das Schlachthausgesetz ein

geräumten Befugnis, für eingeführtes frisches Fleisch einen Unter

suchungszwang anzuordnen, das bereits amtlich von einem

approbierten Tierarzt untersuchte Fleisch entzogen ist. hatten Be

fürchtungen wegen finanzieller Schädigungen und wegen einer

sanitären Verschlechterung der Fleischversorgung bei jenen Ge-.

meinden wachgerufen. Beide Befürchtungen lassen sich nach dem

Ergebnisse der Berichterstattung, die sich auf ein volles Jahr nach

dem Inkrafttreten der bezeichneten Vorschriften erstreckt hat, nicht

aufrechterhalten. Über das statistische Material, das für die Be—

urteilung der finanziellen Wirkung der Freizügigkeit des tierärztlich

voruntersuchten Fleisches in Schlachthausgemeinden in Betracht

kommt. geben die Zusammenstellungen in der Anlage l Aufschluß.

Danach ist erwiesen, daß durch die neuen Vorschriften keine Be

einträchtigung der Schlachthausbenutzung eingetreten sein kann.

Aber auch die Einbuße an Untersuchungsgebühren für eingeführtes

Fleisch ist lediglich für Berlin beträchtlich, im übrigen belanglos

gewesen. Daraus folgt, daß finanzielle Erwägungen zugunsten der

Schlachthausgemeinden eine Revision der in Rede stehenden ge

setzlichen Vorschriften zurzeit nicht rechtfertigen können.

Auch eine hygienisch verschlechternde Wirkung des Wegfalls

des Untersuchungszwangcs für tierärztlich untersuchtes Fleisch in

Schlachthausgemeinden hat sich auf Grund des Berichtsmaterials

nicht feststellen lassen. Insbesondere ist nicht beobachtet worden,

daß in nennenswert größerem Umfang als früher die Einschmuggelung

nicht untersuchten oder nicht nachuntersuchten frischen Fleisches

nach Schlachthausgemeinden versucht worden ist.

Allerdings werden Mißstände auf dem Gebiete des Fleisch

vcrkehrs nicht nur nicht in Abrede gestellt, sondern mehr oder

minder von den meisten Berichtcrstattern namentlich für die großen

Städte und die dichter bevölkerten Industriebezirke beklagt. Aber

sie werden meist nicht mit der Freizügigkeit des tierärzlieh unter

suchten Fleisches in Schlachthausgemeinden in Zusammenhang ge

bracht, sondcrn auf andere Ursachen zurückgeführt. Zwar wird

ziemlich allgemein hervorgehoben, daß die Durchführung der all

gemeinen Fleischbesehau für gewerbliche Schlachtungen auch auf

dem platten Lande zweifellos die sanitären Zustände auf dein Ge

biete der Fleischversorgung verbessert hat. Denn während früher

die Beobachtung gemacht worden ist, daß bereits in lebendem Zu—

stand zu Bedenken hinsichtlich der vollen Genußtauglichkeit des

Fleisches Anlaß gehendes Vieh zum Zwecke des Schlachtens nach

Orten und Bezirken verbracht zu werden pflegte, wo eine Fleisch

beschau nicht vorgeschrieben war, ist dies nach der Verallgemeine

rung der Fleischbeschau unmöglich geworden. Die Verwertung des

Fleisches solchen Viehes ist nunmehr, soweit nicht eine strafbare

Umgehung des Gesetzes vorliegt, für den gewerblichen Verkehr

ausgeschlossen. Die Fleischbeschau selbst aber ist nach Beseitigung

der ersten Mängel allmählich auch auf dem platten Lande technisch

so vervollkommnet werden, daß sie im allgemeinen zur Zufriedenheit

arbeitet. Dies gilt auch für die Umgebung größerer Städte, ins

besondere von Berlin, wo die Organisation der Fleischbeschau nach

den neuen Vorschriften anfänglich mit besonderen Schwierigkeiten

zu kämpfen hatte. Selbst die nichtticritrztlichen Beschauer werden

im großen und ganzen als technisch ausreichend vorgobildet und

als zuverlässig bezeichnet. Hiernach ist anzunehmen, daß durch

die amtliche Untersuchung vor und nach dem Schlachten in weit

größerem Umfang als früher lgesundheitsschädlichcs oder minder

wcrtigcs Fleisch dem freien Verkehr entzogen wird. und daß dies

auch den Schlachthausgemcinden trotz der Freizügigkeit des tier

:'irztlich untersuchten Fleisches zugute gekommen ist.

Leider aber finden llinterziehungen der Fleischbeschau und

Zuwiderlmlullurigen gegen die auf Grund der Fleischbeschau an

 
geordneten Verkehrsbeschränkungen noch vielfach statt. Es wird

berichtet, daß von kranken oder gar "on krepierten Tieren her—

rührendes Fleisch, das einer Untersuchung überhaupt nicht unterlegen

hat, oder zwar untersuchtes, aber als minderwertig oder bedingt

tauglich abgestempeltes Fleisch immer noch als vollwertig in den

Verkehr gelangen kann. Für Gemeinden mit Freibänken gilt dies

in geringerem Maße, als für solche ohne Freibankzwang. Aber

auch die Freibankeinrichtung bietet keinen unbedingten Schutz

gegen unvorschriftsmitßiges Inverkehrbringenbeanstandeten Fleisches,

zumal die Entfernung solchen Fleisches aus Freibankgemeinden

noch keiner ausreichenden Kontrolle unterworfen ist. Zweifellos

gibt auch die Befreiung der Hansschlachtungen von dem Beschau

zwang Anlaß zu Hintcrziehungen, da es sich mit Sicherheit nicht

kontrollieren läßt, ob angeblich nur zum Hausgebrauch ausgee

schlachtetes Fleisch nicht doch in den Verkehr gelangt. Es wird

ferner von einigen ländlichen Versicherungskassen berichtet, daß

sie das Fleisch notgeschlachteter Tiere unter die Kassenmit-glieder

verteilen, ohne daß es bisher möglich gewesen sei, überall gerichtliche

Verurteilungen wegen Unterlassung der Untersuchung herbeizuführen.

Die Gerichte haben in solchen und ähnlichen Fällen vielmehr meist

angenommen, daß die Schlachtungen als Hausschlachtungen im

Sinne des 5 2 des F1cischbeschaugesetzes anzusehen seien.

Die zur Aufdeckung und Verhütung der Mißstände erforderliche

polizeiliche Beaufsichtigung des Fleischverkchrs ist zwar auf Grund

der durch das Nahrungsmittelgesetz vom 14. Mai 1879 den Polizei

behörden eingeräumten Befugnisse vielfach, namentlich in größeren

Orten und in den Industriebezirkcn mehr oder weniger vollständig

organisiert. Öfters fehlen aber auch selbst die Anfänge einer

solchen Organisation. Auch da, wo die Beaufsichtigung eingerichtet

ist, wird allgemein über die Unzulänglichkeit der polizeilichen Be

fugnisse geklagt, die sich zwar auf die Verkaufsstätten für Fleisch

allgemein, auf die zur Aufbewahrung und Herstellung von Fleisch

und Fleischwaren dienenden Räumlichkeiten aber nur in beschränktem

und für das tatsächliche Bedürfnis nicht ausreichendem Maße

erstrecken.

Um die hiernach wünschenswerte bessere Ordnung der Zustände

auf dem Gebiete des Fleischverkehrs herbeizuführen, haben wir zu

nächst in Gemeinschaft mit den anderen zuständigen Herrn Ministern

in dem Erlasse vom heutigen Tage —— I. G. e. 4236 II. M. f. I..,

M. 6842 M. d. g. A.‚ I. 11666 F. M, II. a. 5094 M. d I., II b. 6457

III. 6874 M. f. H. — die Ausführungsbestimmungen für die Fleisch—

beschau bei Schlachtungen im Inlande vom 20. März 1903 (Min. B1.

f. d. g. i. V., S. 56) durch Vorschriften ergänzt, die hauptsächlich

die Beaufsichtigung des Verbleibes beanstandeten Fleisches bei

Verbringung aus dem Schlachtorte, ferner die Errichtung und den

Betrieb von Freibänken betreffen.

Zur weiteren Ergänzung dieser Vorschriften machen wir auf

die abschriftlich in der Anlage 2 beifolgende Polizeiverordnung für

den Landkreis Mülheim a. Rh. aufmerksam, wonach zur Aufnahme

der bei der Fleischbeschau als untauglich beanstandeten inneren

Organe und sonstigen gcringwertigen Fleischteile bei allen ge

werblichen Schlachtstätten verschließbare Sammelbehälter aufzu

stellen sind. Wir empfehlen diese Verordnung zur Nachahmung

und bemerken zu 5 5, daß eine selbständige Verfügungsgewalt der

Fleischbeschauer über die Konfiskate eine Übertragung polizeilicher

Befugnisse an die Beschaucr nach % 67 Abs. 4 der Ausführungs

bestimmungen vom 20. März 1903 voraussetzt.

Wegen des in den Berichten vielfach vorgebrachten Wunsches

einer Ausdehnung des Beschauzwanges auf Hausschlachtungen ver

weisen wir auf die als Anlage 3 beigefügte Ausarbeitung über diese

Angelegenheit. Nach den dort aus dem statistischen Material ge

zogenen Sehlußfolgerungcn verzichten wir einstweilen darauf, eine

allgemeine Ausdehnung der Fleischbeschau, insbesondere auch auf

Schweine und Kälber zu betreiben. Dagegen erachten wir die Unter

stellung der Hausschlachtungen von Rindern im Alter von 3 Monaten

und darüber unter den Fleischbcschauzwang für erwünscht und auch

im Hinblick auf die verhältnismäßig geringe Zahl dieser Schlachtungen

überall für durchführbar. Die Ausdehnung ist daher im Wege der

Polizeiverordnung (ä 13 des Ausführungsgesetzes zum Fleischbeschau

gesctz vom 28. Juni 1902) nachdrücklich zu betreiben.
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Bei dieser Gelegenheit empfiehlt es sich, die Befreiung der

Hausschlachtungen s‘0n der Fleischbeschau bei allen anderen in

5 1 Abs. 1 des Fleischbcschaugesetzes vom Juni 1900 bezeichneten

'I‘iergattungen nach bestimmten Richtungen hin in einer dem sanitären

Bedürfnis entsprechenden Weise einzuschränken.

Nach ‚S 2 des Fleischbeschaugesetzes darf unter gewissen

weiteren Voraussetzungen die Untersuchung bei Schlachttieren

unterbleiben, deren Fleisch ausschließlich im eigenen Haushalte

des Besitzers verwendet werden soll. Die Frage, ob die Ausnahme

vorschrift sich auch auf den Fall der Schlachtung von Tieren be—

zieht, die im Miteigentume mehrerer Personen stehen und deren

Fleisch in den mehreren Haushaltungen der Miteigentümer ver

wendet werden soll, ist strittig. Die Gerichte haben indes die

Frage überwiegend bejaht, insbesondere auch in dem bereits

erwähnten Falle der Verteilung von Fleisch zum Selbstverbrauch

an die Mitglieder von Versicherungskassen.- Diese ausdehnende

Auslegung der Ausnahmevorschrift ist aber vom gesundheits

polizeilichen Standpunkt aus bedenklich und geeignet, eine mit den

Absichten des Gesetzes nicht vereinbare Umgehung des allgemeinen

Untersuchungszwanges zu begünstigen.

In 5 2 Abs. 3 des Fleiscbbeschaugesetzes sind ferner zwar

bereits gewisse Anstalten, in denen eine größere Zahl von Personen

beköstigt wird, von denjenigen Haushaltungen ausgenommen, für

die nach Abs. 1 die Befreiung der Hansschlachtungen von der

Fleischbeschau Platz greifen soll. Es hat sich jedoch in der Praxis

gezeigt, daß diese Ausnahmen nicht ausreichen, um den im Abs. 3

verfolgten Schutz der Gesundheit einer größeren gemeinsam be

köstigten Personenzahl gegen die Gefahren des Genusses von nicht

untersuchtem Fleische zu gewährleisten. Dies gilt insbesondere

von Haushaltungen, in denen eine größere Zahl von Pensionären

beköstigt. wird, ohne daß doch diese Haushaltungen als Erziehungs—

anstalten oder Speiseanstalten angesprochen werden können. Ferner

findet nach 5 2 des Fleischbeschaugesetzes der Untersuchungszwang

nicht ohne weiteres auf Schlachttiere Anwendung, die. zum Zwecke

der Beköstigung von einquartierten Mannschaften des Soldaten

standes oder einer größeren Zahl von Gästen anläßlich von Festlich

keiten, wie Bauernhochzeiten usw., geschlachtet werden.

In allen diesen Fällen erscheint es geboten, die Befreiung der

Hausschlachtungen von dem Beschauzwang im Wege der Polizei

verordnung einzuschränken, insoweit dies nicht etwa schon in

einzelnen Bezirken geschehen ist.

Ein Muster einer die hiernach erforderliche Ausdehnung der

Fleischbeschau regelnden Polizeiverordnung wird in der Anlage 4

beigefügt. In erster Linie wird der Erlaß solcher Polizei

verordnungen. seitens der Oberpräsidenten. die mit entsprechender

Weisung versehen sind, für die Provinzen zu betreiben sein.

Nötigenfalls sind sie für die Regierungsbezirke, und wenn auch hier

wider Erwarten unüberwindliche Widerstände eintreten sollten, für

kleinere Verwaltungsbezirke mit den alsdann erforderlichen

Änderungen der Einleitung zu erlassen.

Mit der Ausfüllung dieser Lücken der Fleischbeschaugesetz

gebung und der dazu erlassenen Ausführungsvorschriften muß

aber die weitere Ausgestaltung der allgemeinen polizeilichen

Kontrolle des Fleischverkehrs Hand in Hand gehen, wenn ge

ordnete Zustände geschaffen werden sollen. Über die von fast

allen Berichterstattern befürwortete gesetzliche Erweiterung der

polizeilichen Kontrollbefugnisse durch Einbeziehen der Fleisch

verarbeitungs- und Aufbewahrungsstätten in den Bereich dieser

Befugnisse schweben Erwägungen, die indes zu einem bestimmten

Abschlusse noch nicht gelangt sind. Auch in den durch das

Nahrungsmittelgesetz gezogenen Schranken wird sich jedoch eine

Besserung erzielen lassen.

Von einer allgemeinen regelmäßigen Kontrolle der Verbringung

von volltauglichem Fleische nach anderen Gemeinden, insbesondere

von der Unterwerfung des nach anderen Gemeinden verbrachten

Fleisches unter einen bei der Einfuhr Platz greifenden Zwang zur

regelmäßigen Nachuntersuchung an einem bestimmten Orte ist aller

dings abzusehen, soweit nicht zugunsten von Schlachthausgemeinden

für das nur von nichttierärztlichen Beschauern erstmalig untersuchte

frische Fleisch Ausnahmen zugelassen sind.

 

Was insbesondere die Einfuhr amtlich von Tierärzten unter—

suchten frischen Fleisches nach Schlachthausgemeinden anlangt, so

machen wir wiederholt darauf aufmerksam, daß für solches Fleisch

eine regelmäßige Nachuntersuchung weder durch Gemeindebeschlüsse

nach Maßgabe des Schlachthausgesetzes noch auch — nach der Recht—

sprechung des Kammergerichts — durch Polizeivcrordnungen vor

geschrieben werden kann. Wir ersuchen demzufolge, einem etwaigen

im Widerspruch hiermit stehenden Vorgehen der Schlachthaus

gemeinden entgegenzutreten.

Dahingegen ist im Anschluß an die Organisation der all

gemeinen Nahrungsmittelkontrolle auf Grund des an die Ober

präsidenten gerichteten Rundcrlasses vom ‘20. September 1905 —

M. 745 II. M. d. g. A., II. a. 6591 M. d. I., II. b. 8001 M. f. H. usw.,

I. A. 5884 M. f. L. — (Min.-Bl. ftlr Medizinalangelegenheiten,

S. 240) überall da, wo es an entsprechenden Anordnungen bisher

mangelt und nicht im Hinblick auf die Geringfügigkeit des

Fleischverkehrs ein Bedürfnis zu verneinen ist, dafür Sorge zu

tragen, daß eine regelmäßige polizeiliche Beaufsichtigung der

Fleischverkaufsstellen, und zwar nicht nur der Fleischrnärkto,

sondern auch der Fleischerläden und der sonstigen Räumlich

keiten, wo Fleisch feilgehalten wird, nach Maßgabe der bestehenden

gesetzlichen Vorschriften stattfindet.

In welchem Umfan'g und in welcher Art die Kontrolle einzu

richten ist, kann nur nach den örtlichen Verhältnissen beurteilt

werden. Sie wird von den I’olizeiexekutivbehörden unter Heran—

ziehung der beamtoten Tierärzte und nötigenfalls auch der tieriirzt

lichen Beschauer auszuüben sein. Auf die nichttierärztlichen

Beschauer als Hilfsorgane wird nur im Notfalle zurückzugreifen

sein. Besondere Sorgfalt wird diesem Zweige der Nahrungs

mittelpolizei in den größeren Orten zuzuwenden sein, in denen es

an einer gehörigen Organisation noch mangelt. Dabei können

bestehende Anordnungen, wie sie beispielsweise für Stettin, Magde

burg, Hannover und Elbcrfeld erlassen sind, zum Muster genommen

werden. In Stettin werden die Fleischmürktc durch den beamteten

Tierarzt mindestens viermal monatlich, die Fleisch-, Wurst-, Wild-,

Geflügelhandlungen vierteljährlich etwa einmal revidiert. Gleiche

Revisionen haben die Polizeireviere mindestens einmal monatlich

vorzunehmen. Außerdem ist ein Gewerbekommissariat, bestehend

aus einem Polizeikommissar und einigen Schutzmännern, eingerichtet,

die 111 Zivilkleidung Geheimkontrollen auszuführen haben. Besonders

werden die Einfuhrstellen und Einfuhrstraßen zu verschiedenen

Tages- und Nachtzeiten kontrolliert. Stempelabdrücke sämtlicher

in Betracht kommenden Beschauer sind für die Kontrollbeamten

in einem Aktenheft: gesammelt. Mehrfach haben auch die städtischen

Verwaltungen in Orten mit Königlicher Polizeivcrwaltung zur Unter

stützung der Polizeiorgane geeignete Personen bestimmt, die

namentlich zur Aufdeckung von Zuwiderhandlungen gegen die

auf Grund des Schlachthausgesetzes gefaßten Gemeindebeschlüsse,

betreffend das eingeführte frische Fleisch, beitragen sollen.

Die Kontrolle wird sich ferner zweckmäßig in Orten, in denen

sich Schlachtvieh an anderen Stellen als an den mit Schlachthöfen

verbundenen und veterinürpolizeilich überwachten Viehhöfen zu

sammenfindet, auch auf das lebende Vieh zu erstrecken haben und

es wird darauf zu achten sein, wohin etwa Schlachtvieh verbracht

wird, das dem äußeren Anscheinc nach den Verdacht erweckt, daß

es zu Beanstandungen bei der Fleischbeschau Anlaß geben könnte. In

solchen Fällen wird die Polizeibehördc des Verbringungsortes in

gehöriger Weise zu verständigen sein und die Kontrolle weiter

fortzusetzen haben. (Vgl. auch ä 27 der Ausführungsbestimmungen

vom 20. März 1903 in der neuen Fassung nach dem bereits erwähnten

Erlasse vorn heutigen Tage.)

Euer Durchlaucht/Hochgeboren/Hochwohlgeboren wollen hier

nach die erforderlichen Anordnungen treffen und die Behörden mit

Weisung versehen.

Künftig haben die beamteten Tierärzte und die Departements»

tierärzte sich im II. Teile ihrer Jahresveterin'ärberichte besonders

über die Beobachtungen bei der Kontrolle des Fleischverkehrs, über

etwaige dabei obwaltendeMängel,über die zurAbhilfe zu empfehlenden

Mittel und über die Bewährung der auf Grund dieses Erlasses

ergriffenen Maßnahmen zu äußern.
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-— [2. An den Herrn Polizeipräsidenten hier.

Abschrift erhalten Euer Hochwohlgeboren auf den Bericht vom

19. Dezember 1905 — Gen. Nr. 280/346 II. a. N. 05 — zur Kenntnis

nahme und, soweit die angeordneten Maßnahmen für den Landes

polizeibezirk Berlin in Betracht kommen, zur Nachahmung.

Über die Forderung der Anstellung eines neuen Kreistierarztes,

dem in Berlin die Beaufsichtigung des Verkehrs mit Schlachtvieh

außerhalb des Schlacht- und Viehhofs sowie der gesamten Fleisch

beschau auch in sämtlichen Vororten Berlins als ausschließliche

Amtstätigkeit mit besonderen Vollmachten zu übertragen ist, wird

demnächst Entscheidung getroffen werden.

Wegen der anderweitigen Einteilung des Dienstes der Polizei

tierärzte sehen wir zunächst Ihren näheren Vorschlägen entgegen.

3. An sämtliche Herren Oberpräsidenten, mit Ausnahme der

jenigen in Potsdam und Kassel.

Abschrift übersenden wir Euerer Exzellenz zur gefälligen

Kenntnisnahme mit dem Ersuchen, Ihr Augenmerk auf eine gleich

mäßige Durchführung der gegebenen Anregungen zu richten und

insbesondere den Erlaß einer Polizeiverordnung über den Beschau

zwang bei Hausschlachtungen nach Maßgabe der Anlage 4 für die

dortige Provinz zu betreiben. Wir ersuchen, den Entwurf noch

einer näheren Prüfung daraufhin zu unterziehen, ob der Erlaß der

Polizeiverordnung in der Fassung des Musters für den dortigen

Geschäftsbezirk wesentlichen Bedenken unterliegt. Gegebenenfalls

ist hierüber zu berichten.

4. An den Herrn Oberpräsidenten zu Potsdam.

Abschrift übersenden wir Euerer Exzellenz zur gefälligen

Kenntnisnahme mit dem Ersuchen. Ihr Augenmerk auf eine gleich

mäßige Durchführung der gegebenen Anregungen zu richten und

insbesondere den Erlaß einer Polizeiverordnung über den Beschau

zwang bei Hausschlachtungen nach Maßgabe der Anlage 4 für die

Provinz Brandenburg zu betreiben. Wir ersuchen, den Entwurf

noch einer näheren Prüfung daraufhin zu unterziehen, ob der Erlaß

der Polizeiverordnung in der Fassung des Musters für den dortigen

Geschäftsbezirk wesentlichen Bedenken unterliegt. Gegebenenfalls

ist hierüber zu berichten. _

5. An den Herrn Oberpräsidenten zu Kassel.

Abschrift übersenden wir zur gefälligen Kenntnisnahme mit

dem Ersuchen, Ihr Augenmerk auf eine möglichst gleichmäßige

Durchführung der gegebenen Anregungen zu richten, soweit diese

für die dortige Provinz noch in Betracht kommen] -—

Der Minister für Landwirtschaft, Der Minister des Innern.

Domänen und Forsten. von Moltke.

von Arnim.

Der Minister der geistlichen, Unterrichts- und

Medizinal-Angelegenheiten.

Dr. Helle.

Anlage i.

Finanzielle Wirkungen der am l. Oktober l904 eingeführten sogenannten

Freizügigkeit des tierürztlich bereits untersuchten Fleisches.

Die Zahl der Sehlaehtungen in dem Jahre nach der Einführung

der Freizügigkeit, also vom l. Oktober 1904 bis ebendahin 1905,

hat gegenüber dem Vorjahr in den weitaus meisten Schlachthäusern

der Monarchie eine Steigerung erfahren, die sich zum Teil als recht

bedeutend erweist. Einen nennenswerteren Rückgang zeigen nur die

Schlachthäuser der Regierungsbezirke Oppeln und Aachen, doch

beträgt er auch in diesen nicht mehr als etwa 5 Proz. Stellt man

die Schlachtungen nach den einzelnen Tiergattungen sowie die

Gesamtschlachtungen in den preußischen Schlachthäusern für jedes

der beiden in Frage kommenden Jahre zusammen, so ergeben sich

rund folgende Zahlen:
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Es sind geschlachtet Rinder ‚ Kllber l Schafe 'Schweinei "zu",

l ‘ ' Tiers

im Jahre vor drin V l

l. Oktober 1904 . . - . . . 1103 000‘ 1168000 1139000 4 717 000 8 217 000

im Jahre nach dem l 1

l. Oktober 1904 . . . . . . 1 24‘0000 1 250 000 l 196 000 ‘l 609 000 8315000
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1. Oktober wo: . . _ _ _ _ + 97ooo‘ + 82 000 + 57000 ‚_ 138000 + osooo
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Es ist also bei Rindern, Kälbern und Schafen ein verhältnis

mäßig starkes, die Bevölkerungszunahme übersteigenden Wachstum

der Schlachtungen um 5 Proz. bis über 8 Proz. zu verzeichnen und

nur bei Schweinen ein Rückgang um 2,9 Proz., der aber auch nicht

mit dem Wettbewerb eingeführten frischen Fleisches, sondern viel

mehr mit der allgemeinen Abnahme der Schweineschlachtungen in

Deutschland im Jahre 1905 im Zusammenhange steht. Rechnet

man alle Schlachttiere auf Schlachtgewicht um (mit 235 kg pro

Rind, 45 kg pro Kalb, 20 kg pro Schaf und 80 kg pro Schwein),

dann ergibt sich ein Gesamtschlachtgewicht der Tiere, die in den

Schlachthäusern der Schlachthausgemeinden geschlachtet wurden,

in dem Jahre

vor dem 1. Oktober 1904 von rund 728,4 Mill. kg,

nach „ 1. „ 1904 „ „ 745,0 „ „

also eine Zunahme um 16,6 Mill. kg=2,3 Proz.

d. h. die Schlachthausgemeinden haben trotz der Freizügigkeit des

tierärztlich untersuchten Fleisches ihren Fleischbedarf in einem der

Bevölkerungszunahme entsprechend vermehrten Maße auch nach dem

l. Oktober 1904 aus dem in ihren Schlachthäusern ausgeschlachteten

Fleische. gedeckt. Die Einfuhr von ausgeschlachtetem und zur

Nachuntersuchung in den Schlachthäusern der Schlachthausgemeinden

vorgelegtem frischen Fleische ist im zweiten Jahre naturgemäß

zurückgegangen, nachdem das von Tierärzten amtlich untersuchte

Fleisch, das bereits früher den Hauptteil der Einfuhr nach den

Schlachthausgemeinden ausgemacht hatte, nicht mehr zur Nach

untersuchung vorgeführt zu werden brauchte.

Es sind in die Schlachthausgemeinden Tierkörper von Rindern,

Kälbern, Schafen und Schweinen eingeführt und untersucht werden

vor dem 1. Ok

tober 1904 rund

nach dem 1. Ok

tober 1904 rund . 325000 ,. .. „

also nach dem l. Ok

tober 1904 weniger 384000 Stück und 2300 dz Fleisch.

Bezeichnend ist aber, daß von diesem Rückgang allein rund

300000 Tierkörper auf Berlin entfallen, so daß die sämtlichen

übrigen (433) Sehlachthausgemeinden nur den bedeutungslosen Aus

fall an Gebühren für die Untersuchung von 84 000 Tierkörpern und

2300 dz Fleisch zu tragen gehabt haben.

. 709000 Stück, dazu noch 13 700 dz Fleisch,

11400 .~ ..

Anlage 2.

Kreis-Polizeiverordnung für den Landkreis Mülheim a. Rh., betreffend

Aufstellung von Kontlskatbehültern in den Schiäehterelen.

Auf Grund des ä 6 des Gesetzes über die Polizciverwaltung

vom 11. März 1850 (Gesetzsamml. S. 265) und des 5 142 des Gesetzes

über die allgemeine Landesverwaltung vom 30.Juli 1883 (Gesetzsamml.

S. 195) wird unter Zustimmung des Kreisausschusses für den Umfang

des Landkreises Mülheim am Rhein hiermit folgendes verordnet:

5 l.

In jeder gewerblichen Schlachtstättc ist durch den Inhaber

derselben zur Aufnahme der bei der Fleischbeschau beanstandeten

Teile und der sonstigen bei den Schlachtungen sich ergebenden

festen Abfälle ein hinsichtlich seiner Größe dem Umfange des

Schlächtercibetriebes entsprechender Sammelbehälter aufzustellen.

Dieser Behälter soll aus verzinktem Eisenblech bestehen und

einen verschließbaren und dicht schließenden Entleerungsdeckel

besitzen. An letzterem muß eine Einwurfstrommel angebracht sein,

derart beschaffen, daß ein unbefugtes Herausnehmen der Fleischteile

unmöglich ist.

Sofern sie den vorstehenden Anforderungen entsprechend um

geändert sind, können auch die Tonnen, welche gemäß Nr. 12 der

Konzessionsurkunden in den Schlächtereien aufgestellt sein müssen,

beibehalten werden. Zu jedem Behälter sind zwei Schlüssel zu be

schaffen. Je einen nimmt der zuständige Fieischbeschauer und der

zuständige Polizeibeamte in Verwahr.

5 2.

Vor lngebrauchnahme und nach jeder Entleerung sind die

Behälter bis zu etwa l/5 -ihres Rauminhalts mit Chlorkalkmilch

(hergestellt aus 1 Teil frischem (‘hlorkalk und 20 Teilen Wasser)

zu beschicken.
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' ‘ ä 3.

Die Entleerung der Behälter und die Vernichtung des Inhalts

erfolgt nach einem der in %45 der B. B. A (Ausführungsbestimmungcn)

zum Fleischbeschaugesctze vom 3. Juni 1900 (Reichs-Gesetzbl. S. 547)

vorgeschriebenen Verfahren (Verbrennen oder Vcrgrabcn) unter

polizeilicher Aufsicht auf dem von den Polizeibehörden bereit

gestellten Platze, und zwar durch eine polizeilichcrseits damit be

auftragte Person.

Der Transport des Behälters zu dem Verscharruugsplatz ist

Suche der Schlächtereiinhaber.

5 4.

Die Entleerung der Behälter erfolgt an von den Polizeibchördcn

näher zu bestimmenden Terminen in den Monaten .\Iai bis ein

schließlich September mindestens alle Wochen, in den übrigen

Monaten mindestens alle 14 Tage.

Sofern in einzelnen Fällen eine öftere Entleerung notwendig

werden sollte, hat der betreffende Schlächterciinhaber oder der

Fleischbeschauer der Polizcibehörde Mitteilung zu machen.

ä 5.

Die ordnungsmäßige Benutzung der Sammelbchälter unterliegt

der Beaufsichtigung durch die Fleischbeschauer. Etwaigen An

ordnungen derselben ist Folge zu leisten.

. ä 6.

Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieser Polizei

verordnung werden mit Geldstrafen bis zum Betrage von 30 M. in

jedem einzelnen Falle geahndet, an deren Stelle im Unvermügens—

falle verhältnismäßige Haftstrafe tritt.

Unabhängig von der Bestrafung erfolgt zwangsweise Durch

führung der Vorschriften dieser Polizeiverordnung nach Maßgabe

des 5 132 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom

30. Juli 1883.

ä 7.

Diese Polizciverordnung tritt am l. Januar 1907 in Kraft.

Mülheim am Rhein, den 1. September 1906.

Ä ‚ Der Königliche Landrat.

Unterschrift.

Anlage 3.

Flelsehheschau bei Hausschlachtungen in Preußen.

Nach dem Fleischbesehangesctze vom 3. Juni 1900 (ä 2) kann

bei Schlachttiercn, deren Fleisch ausschließlich im eigenen Haus

halte des Besitzers verwendet werden soll, die Untersuchung vor

und nach der Schlachtung unterbleiben, wenn keine Merkmale einer

die Genußtauglichkeit des Fleisches ausschließenden Erkrankung

vorhanden sind. Jedoch kann durch landcsrechtliche Vorschriften

diese rcicbsgesetzliche Befreiung der sogenannten Hausschlachtungen

von der Fleischbeschau beseitigt werden (ä 24 a. a. 0.).

Das preußische Ausführungsgeetz vom 28. Juni 1902 hat hier

über folgendes bestimmt:

a) in 5 4 für Gemeinden mit Schlachthauszwang, daß alle in das

öfientliche Schlachthaus gelangenden Schlachttiere vor und

nach der Schlachtung einer amtlichen Untersuchung unter

liegen, auch insoweit reiehsgesetzlich ein Untersuchungszwang

nicht besteht, also auch bei Hausschlachtungen,'

b) in ä13, daß im übrigen die Ausdehnung des Beschauzwanges

auf Hausschlachtungen durch l’olizeiverordnungen erfolgen

kann, und daß die Polizeiverordnungen, in denen bereits der—

artige weitergehende‘Bestimmungen. getroffen sind, mit der

Maßgabe bestehen bleiben sollen, daß auf das Verfahren bei

und nach der Untersuchung die Grundsätze des Reichs

gesetzes und der dazu erlassenen Ausführungsbestimmungen

Anwendung finden.

Vor einiger Zeit hat eine Ennittlung darüber stattgefunden,

inwieweit in Preußen auf Grund vorstehend bezeichneter Vorschriften

ein Bcschauzwang auch bei Hausschlachtungen vorgesehen ist.

Dabei hat sich ergehen, daß in den Bezirken, in denen ein solcher

Beschauzwang besteht, rund 43 Proz. der Gesamtbevölkerung

wohnen. Dazu gehören sämtliche Schlachthausgemeinden, also mit

wenigen Ausnahmen (wie z. B. Altona und die städtischen Vororte

_Berlin) die größeren Städte, daneben aber auch eine erhebliche

Anzahl kleinerer Städte, ferner von geschlossenen Bezirken die

 

Provinz Hessen—Nassau undder Regierungsbezirk 0yppeln, endlich

eine auf die Monarchie sehr verschieden verteilte Anzahl städtischer

und ländlicher Gemeinden. Die Ausdehnung des Beschauzwanges

auf Hausschlachtungcn ist übrigens nicht gleichmäßig, namentlich

nicht in bezug auf die Tiergattungen. Während, wie gesagt, in

den öffentlichen Schlachthöfen alle zur Schlachtung gelangenden

Tiergattungcn dem Beschauzwang unterworfen sind, erstreckt sich

dieser Zwang sonst vielfach nicht auf Kleinvieh. Beispielsweise

sind in Hessen—Yassau die Schafe und Ziegen ausgenommen, im

Regierungsbezirk Oppeln auch die Kälber.

Eine Statistik über die Zahl der bei dieser Rechtslage ohne

amtliche Untersuchung geschlachteten Tiere ist in Verbindung mit

der am l. Dezember 1904 vorgenommenen letzten Viehzählung zu

beschaffen versucht worden. Es sind nämlich die Tiere gezählt

worden, die in der Zeit vom 1. Dezember 1903 bis zum 30. N0

vembcr 1904 geschlachtet werden sind, ohne der Flcischbeschau

unterlegen zu haben.

Für Preußen sind damals ermittelt werden:

Rinder über 3 Monate alt .

davon Kühe 36 108 Stück,

65 565 Stück,

Kälber bis zu 3 Monaten 58 550 „

Schweine (einschließlich Ferkel) . 3688 086 „

Schafe (einschließlich Lämmer) . 541969 „

Ziegen (einschließlich Ziegenläminer) . 503918
Y’

. 4858088 Tiere.

Es ist ferner, um zu ermitteln, in welchem Verhältnisse die von

der Flcischbeschau befreiten Hausschlachtungcn zu den Gesamt—

schlaehtungen stehen, für Preußen festgestellt werden, wieviel Tiere

in derselben Zeit (vom 1. Dezember 1903 bis 30. November 1904)

der amtlichen Untersuchung unterworfen worden sind. Aus der

Zusammenziehung und Gegenüberstellung der so gewonnenen Zahlen

ergibt sich folgende Tabelle.

zusammen, .

 

 

 

a ' a
s..= :=°°g=‚_=a=—.=s

Tiergattung » v. s a'ä 2 s‘ = ä ‘=

Kühe über 3 Monate alt . 954 601 36108 3,78"0

Sonstige Tiere des Rindergeschlechts

über 3 Monate alt . 968 232 29 457 3,04 „

Rinder jeglichen Geschlechts über

3 Monate alt . . . . . . 1 922 833 65 565 3,41 „

Kälber bis zu 3 Monaten . 2238078 58 550 2,62 „

Rindvieh überhaupt . . . . 4 160 911 124 115 2,98 „

Schweine (einschließlich Ferkel) . 12540438 3688086 29,41 „

Schafe (einschließlich Lämmer) 2 007 001 541969 26,22 „

Ziegen (einschließlich Lämmer) 661220 503 918 76,21 „

zusammen . . 19 429 570 4 858 088 25 "/„

 

Hiernach entfällt der höchste Prozentsatz (mehr als 3].) auf

Ziegen, dann folgen die Schweine mit nahezu 30 Proz., dann die

Schafe mit mehr als 1/,. Bei Rindern ist der Anteil der Haus

s‘chlachtungen gering, rund 3 Proz., bei Tieren über 3 Monate

zirka 3‘/.‚ Proz., bei Kälbern nur wenig über 2‘/‚ Proz.

Daraus folgt, daß die Ausdehnung des Besehauzwanges für

Hausschlachtungcn auf Schweine, Schafe und Ziegen eine sehr ein

schneidende Maßrcgel sein würde. Bei Schafen und Ziegen ist

auch ein erhebliches sanitäres Bedürfnis kaum anzuerkennen, da

diese Tiergattungen verhältnismäßig wenig Anlaß zu Beanstan

dungen geben.

Die Bcanstandungsprozente belaufen sich im Jahre 1904 bei

ganz bedingt minder nur Teile zu

tnuglicb tauglich wertig beanstandet summen

Kühen . . auf 1,52 0,54 2,47 40,05 44,58 Proz.

Rindern über 3 Monate

einschl. Kühe . . ‚. 0,92 0,46 1,65 30,93 33,96 „

Kälbern bis 3 Monate „ 0,41 0,02 0,39 1,1l 1,93 „

Schweinen . . . . „ 0,13 0,25 0,24 9,00 9,62 „

Schafen . . . . . „ 0,08 — 0,16 15,65 15,89 „

Ziegen . . . . . . „ 0,23 — 0,3 4,06 4,59 „
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Die Beanstandungen einzelner Teile bei Schafen sind bedeutungs

los, da es sich dabei fast durchweg nur um innere Organe (Lebern)

handelt, die ohnehin nicht genossen zu werden pflegen.

Bei Schweinen ist das sanitäre Bedürfnis nicht in gleichem

Maße zu verneinen. Indessen ist einerseits zu berücksichtigen, daß

eine Trichinem und Finnenschau, durch die die der menschlichen

Gesundheit gefährlichsten Schweinekrankheiten ermittelt werden,

auch bei Hausschlachtungen von Schweinen in den meisten

preußischen Bezirken stattfindet (höchstens acht Prozent der in

Preußen zur Schlachtung kommenden Schweine werden nicht auf

Trichinen untersucht, und zwar meist in Gegenden, in denen

Trichinen überhaupt sehr selten vorkommen); andererseits ist zu

erwägen, daß die Ausdehnung der allgemeinen Beschau auf er

heblichen Widerstand und vielfach auch auf große praktische

Schwierigkeiten stoßen würde. Der oben herausgerechnete Durch—

schnittsprozentsatz der Schweinehausschlachtungen mit 29,41 Proz.

wird übrigens in zahlreichen preußischen Bezirken erheblich über

schritten. So beträgt er z. B. in den Regierungsbezirken Königs

berg, Stettin, Magdeburg und Schleswig je 40 Proz., in Stralsund 42,

Erfurt und Trier je 43, Hannover und Coblenz je 45, Merseburg 47,

Köslin und Minden je 50, Hildesheim 52, Münster 53, Osnabrück

und Aurich je 55, Gumbinnen 56, Lüneburg 62, Stade und

Sigmaringen sogar je 63 Proz. der Gesamtschlachtungen.

Bei den Rinderhausschlachtungen ist zu unterscheiden zwischen

Kälbern bis zu drei Monaten und älteren Tieren. Wie die obige

Tabelle ergibt, sind die Beanstandungen geschlachteter Kälber ver

hältnismäßig selten und wenn nun auch die Zahl der Hausschlach

tungen bei Kälbern nicht groß ist, prozentual sogar am niedrigsten

von allen Tiergattungen, so ist doch auch der geringe Wert der

—— meist bald nach der Geburt —- zum Hausgebrauch geschlachteten

Kälber als ein gegen die Ausdehnung des Beschauzwanges auf

Hausschlachtungen von Kälbern sprechender Umstand in Betracht

zu ziehen. Bei älteren Rindern hingegen liegen alle Voraussetzungen

für die Ausdehnung vor: ein sehr erhebliches sanitäres Bedürfnis

(schon durch die obigen Beanstandungszifl'ern erwiesen, bei Haus

schlachtungen sind sie aber sicherlich noch viel höher, weil ein

großer Teil der Hausschlachtungen Notschlachtungen sind); die

verhältnismäßig geringe Zahl der Hausschlachtungen und vor allem

die Erwägung, daß nach den vorliegenden Berichten gerade die

sogenannten Hausschlachtungen von Rindern zu den häufigsten und

gefährlichsten Umgebungen des Fleischbeschaugesetzes Anlaß ge

geben haben. Wird den Kaltschltlchtern durch die Ausdehnung des

Beschauzwanges auf Hausschlachtungen von Rindern der Einwand

der Befreiung auf Grund des 52 des Reichsgesetzes entzogen,

dann wird die Fleischkontrolle wesentlich erleichtert werden.

Um einen Überblick über die Verteilung der von der Beschau

bis jetzt befreiten Hausschlachtungen bei Rindern auf die einzelnen

preußischen Regierungsbezirke zu geben, ist die nachfolgende

Tabelle aufgestellt worden.

  

_ Prozentsatz der _

Lfd_ _ ‚_ ‘ Ilausschlachtungen bei

N|'- Roglerungfibuuko Rindern über Kälbern bis

3 Monate zu 3 Monaten

1. Königsberg . . . . . . . . 8,5 ' 12,7

2. Gumbinnen . . . . . . . 13,2 ‘ 28,5

3. Danzig . . . . . . . . . . 8,8 ‘ 9,3

4. Marienwerder . 10,8 ‘ 12,8

5. Berlin . . . . . . . . . . — —

6. Potsdam . . . . . . . . 2,05 2,1

7. Frankfurt a. 0. . . . . . . . 5,3 1,2

8. Stettin . . . . . . . . . . 5,6 6,0

9. Köslin . . . . . . . 20,0 13,1

10. Stralsund . . . . . . ‚ ‚ . 6,0 11,6

11. Posen . . . . . . . . . . 4,0 1,2

12. Bromberg - . . . . . . . . 6,7 4,7

13. Breslau . . . . . . . . _ . 0,5 l 0,5

14. Liegnitz - - . . ‚ . . . . . 0,6 l 0,3

 

  

Prozentsatz der

Lfd_ _ _ Hausschlachtungen bei

Nr. Regmmngsbewke Rindern über‘ Kälbern bis

3 Monate zu 3 Monaten

15. Oppeln . . . . . . . . . . — 1,1

16. Magdeburg . . . . . . . . . 2,9 2,7

17. Merseburg . . . . . . . . . 1,6 0,4

18. Erfurt . . . . . . . . . . 1,5 0,7

19. Schleswig . . . . . . . . . 5,8 7,3

20. Hannover . . . . . . . . 10,0 0,7

21. Hildesheim . . . . . . . . . 3,0 1,5

22. Lüneburg ' 24,0 8,0

23. Stade . . . . . . 17,1 1,7

24. Osnabrück . . . . . . . 30,5 12,9

25. Aurich . . . . . . . . 10,4 4,4

26. Münster . . . . . . . . . . 7,4 1,7

27. Minden . . . . . . . . . . 6,5 1,3

28. Arnsberg . . . . . . .- . . 0,9 0,6

29. (‘Tassel ‚ . . . . . . . . . — —

30. Wiesbaden . . . . . . . . . — ‘ —

31. Coblenz . . . . . . . . . . 2,8 0,4

32. Düsseldorf . . . . . . . . . 0,3 0,7

33. Köln . . . . . . . . . . . 0,3 0,2

34. Trier . . . . . . . . . . . 5,0 0,3

35. Aachen . . . . . . . . . . 1,0 1,1

36. Sigmaringen . . . . . . . . 2,5 2,8

 

Danach ist der Anteil der Hansschlachtungen von Rindern an

der Gesamtschlachtnngszahl in einigen Regierungsbiazirken allerdings

beträchtlich; er bewegt sich zwischen 10 und 20 Prozent in den

Regierungsbezirken Gumbinnen, Marienwerder, Köslin, Hannover,

Stade und Aurich, in Lüneburg beträgt er 24 Prozent und in

Osnabrück sogar 30,5 Prozent. Indessen gewinnt es den Anschein,

daß die Zählung nicht überall gleiche zuverlässige Ergebnisse gehabt

hat. Jedenfalls aber muß vermutet werden, daß da, wo die Prozent

sittze den Durchschnitt erheblich übersteigen, der Begriff „Haus

schlachtung“ nicht in der dem Gesetz entsprechenden Beschränkung

aufgefaßt worden ist, und daß sich bei richtiger Auffassung die

Anteile wesentlich niedriger stellen würden.

Anlage 4.

Polizeiverordnung über dle Schlachtvieh- und Fleischbeschau bei

Hausschlachtungen.

Auf Grund des ä 137 des Gesetzes über die allgemeine Landes

verwaltung vom 30. Juli 1883 (Gesetzsamml. S. 195), der 5% 6, 12

und 15 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850

(Gesetzsamml. S. 265"‘) in Verbindung mit 5 24 des Gesetzes, be

treffend die Schlachtvieh- und Fleischbeschau, vom 3. Juni 1900

(Reichs-Gesetzbl. S. 547) und ä 13 des Ausführungsgesetzes zu

diesem Gesetze vom 28. Juni 1902 (Gesetzsamml. S. 229) wird unter

Zustimmung . . . . . . . . . für den Umfang . . . . . . . . . folgendes

angeordnet:

1.

Rindvieh im Alter von 3 Monaten und darüber unterliegt auch

dann, wenn das Fleisch ausschließlich im eigenen Haushalte des

Besitzers zum Genusse für Menschen verwendet werden soll, in

allen Fällen vor und nach der Schlachtung einer amtlichen Unter

suchung nach Maßgabe der Vorschriften des vorbezeichneten Gesetzes

und der dazu erlassenen Ausführungsbestimmungen.

% 2.

Rindvieh im Alter bis zu 3 Monaten, Schweine, Schafe, Ziegen,

Pferde und Hunde unterliegen auch in den Fällen, in denen auf

Grund ä 2 des Gesetzes betreffend die Schlachtvieh- und Fleisch

beschau vom 3. Juni 1900 die Untersuchung unterbleiben darf, vor

und nach der Schlachtung einer amtlichen Untersuchung nach

Maßgabe des vorbezeichneten Gesetzes und der dazu erlassenen

Ausführungsvorschriften, sofern

 

*) Für die neuen Provinzen sind die entsprechenden Gesetzes

stellen anzuführen.
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a) das Fleisch nicht nur im eigenen Haushalt eines Besitzers,

sondern in mehr als einem Haushalte zum Genusse für

Menschen verwendet werden soll,

b) das Fleisch in einem Haushalte zum Genusse für Menschen

verwendet werden soll, in dem mehr als vier“) nicht zur

Familie oder zum Gesinde des Besitzers gehörige Kostgänger

regelmäßig beköstigt werden,

c) die Schlachtung zum Zwecke der Bewirtung eines die Zahl

der sonst zum Haushalte gehörigen Mitglieder erheblich über

steigenden Kreises von Personen (z. B. bei Einquartierung

und größeren Festlichkeiten) erfolgt.

5 3.

Für Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung gelten die

Strai’bestimmungen der 55 26 bis 28, insbesondere des 5 27 Nr. 2, 3

des Gesetzes betreffend die Schlachtvieh- und Fleischlmschau vom

3. Juni 1900.

5 4.

Diese Verordnung tritt am . . . . . . . . . . in Kraft.

B. Änderung der Ausführungsbestimmungen. Freibiinke.

Allgemelne Verfügung des Mlnlsterlums für Landwirtschaft usw.

N0. 45, 1907 vom 17. 8. 1907.

I Ge 4236 mit 2 Anlagen.

An sämtliche Herren Regierungspräsidenten und den Herrn

Polizeipräsidenten hier.

Anbei erhalten Sie die von uns verfügten Ergänzungen und

Abänderungen der Ausführuugsbestimmungen, betreffend die Schlacht

vieh- und Fleischbeschau einschließlich der Trichinenschau bei

Schlachtungen im Inlande, vom 20. März 1903, nebst dem Muster

einer Freibankordnung und erläuternden Bemerkungen dazu in einer

entsprechenden Zahl von Abdrucken zur Kenntnisnahme und

weiteren Veranlassung. Die Zahl ist so bemessen, daß sie aus

reichen wird, um die Landräte, die Gemeindevorstände in den Stadt

kreisen und Schlachthziusgemeinden, sowie die beamteten Tierärzte

mit je einem der drei Abdrucke zu versehen.

‘Sofern eine weitere Überweisung von Abdrucken als erwünscht

erachtet wird, ist der Bedarf mit kurzer Begründung unverzüglich

bei mir, dem Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten,

anzumelden.

Im einzelnen bemerken wir zu den Anlagen folgendes:

Zur Änderung des 5 27 Abs. 1 der Ausführungs

bestimmungen.

Eine polizeiliche Kontrolle des Vcrbleibs von Schlachttieren,

die bei der Untersuchung vor der Schlachtung vorläufig beanstandet

worden sind, hat sich auch für den Fall als erforderlich heraus

gestellt. daß der Besitzer auf die Verwendung des Schlachttieres

als Nahrungsmittel für Menschen verzichtet und daß demzufolge

nach 5 12 die weitere Beschau unterbleibt.

5 27 Abs. 1 soll eine dementsprechende Ergänzung erfahren.

Zur Ergänzung des 5 33 Abs. 2 der Ausführungs

bestimmungen.

Die Haltbarkeit und der Genußwert der Trichinenschauproben

erleiden durch die bei der Untersuchung vorkommenden Hantierungen

eine derartige Beeinträchtigung, daß die volle Genußtauglichkeit

nicht angenommen werden kann. Die Proben sind daher, wie in

der neuen Bestimmung zum Ausdruck gekommen ist, grundsätzlich,

soweit keine anderweite Beanstandung erforderlich wird, als minder

wertig wegen mäßiger Abweichung in bezug auf ihre Zusammen

setzung und Haltbarkeit anzusehen und in den Frcibankbezirken

auf die Freibauk zu verweisen. '

Zur Abänderung des 5 35 der Ausführungsbestimmungen.

Das Freibankwesen war bisher nicht erschöpfend geordnet,

vielmehr waren in 5 35 Abs. 1 nähere Ausführungsbestimmungen

über die Einrichtung von Freibänkcn und deren Betrieb vorbehalten.

Der Betrieb ist nach 5 10 A. G. durch einen Gemeindebeschluß zu

regeln, für den seit altere her die Bezeichnung „Freibank

ordnung“ eingeführt ist. Ein Muster für Freibankordnungen mit

erläuternden Bemerkungen ist nunmehr unter Berücksichtigung der

*) Diese Zahl kann nach Maßgabe des örtlichen Bedürfnisses

auch bis zu 6 erhöht werden.

 auf den Erlaß vom 22. Juli 1904 — l. 11037 F. M., M. 7791 M. d.

g. A., I. G. a. 5936 M. f. L., II. a. 6020 M. d. I.‚ II. b. 6658 M. f. H.

— erstatteten Berichte aufgestellt worden.

Wir ersuchen, soweit erforderlich, die Abänderung der be

stehenden Freibankordnungen nach Maßgabe des Musters in die

Wege zu leiten und ferner dahin zu wirken, daß es auch bei Ein—

richtung neuer Freibänke zur Richtschnur genommen wird. Erei

bänke sind, soweit sie nicht schon früher bestanden, auf Grund des

ä 8 Abs. 1 A. G. nunmehr in allen Gemeinden mit Schlachthaus

zwang eingerichtet worden. Im übrigen sind zwar viele, aber noch

nicht alle größeren Orte damit versehen. In kleineren Orten und

namentlich auf dem platten Lande fehlt es in der Regel noch an

solchen Einrichtungen. Nach den vorliegenden Berichten ist viel

fach die Verallgemeinerung der Freibänke in Erwartung des an

gekündigten Musters einer Freibankordnung aufgeschoben worden.

Wir ersuchen nunmehr, überall da, wo auf den regelmäßigen Anfall

einer genügenden Menge beanstandeten Fleisches und auf seine an

gemessene Verwertung zu rechnen ist, die Einrichtung von Frei

bänken nach Möglichkeit zu betreiben und sie nötigenfalls von

Landcspolizei wegen anzuordnen. Wo eine Freibank entbehrt

werden kann, wird doch häufig eine freibankähnliche Ein

richtung am Platze sein, d. h. die Bereitstellung eines Verkaufs

raumes, in dem bedingt taugliches Fleisch nach der dort vorzu

nehmenden Brauchbarmachung und minderwertiges Fleisch unter

den in 5 11 des Fleischbcschaugesetzes und 5 7 des Ausführungs

gesetzes (vgl. auch 55 33, 34 der ministeriellen Ausführungs

bestimmungen vom 20. März 1903) vorgeschriebenen Bedingungen

verkauft werden kann. Der wesentliche Unterschied einer solchen

freibankähnlichen Einrichtung und einer Frcibank im Sinne des Ge

setzes besteht darin, daß die erstere nicht die im 5 9 A. G. vor

gesehene Folge des Verkaufszwanges für bedingt taugliches und

minderwertiges Fleisch in der Verkaufsstelle nach sich zieht, also

auch nicht einen Gemeiudebeschluß oder eine landespolizeiliche

Anordnung als Einrichtungsakt voraussetzt. Die Benutzung durch

die Besitzer beanstandeten Fleisches ist daher nur freiwillig.

Immerhin wird es Sache der Ortspolizeibehörde sein, in deren Ge

walt das bedingt taugliche und das minderwertige Fleisch auch in

anderen als Freibankgemeinden durch die in 5 10 des Fleisch

bcschaugesetzes, 5 41 der Ausführungsbestimmungen A des Bundes

rats vom 30. Mai 1902 und 5 33 der ministcriellen Ausführungs

bestimmungen vom 20. März 1903 vorgesehene Beschlagnahme

gelangt, auf die Benutzung der freibankähnlfchen Einrichtung, ins

besondere der damit verbundenen Anlagen zur Brauchbarmachung

bedingt tauglichen Fleisches hinzuwirkcn.

Es liegt auf der Hand, daß hierdurch die Kontrolle der Be

achtung der Vorschriften für die Behandlung und den Vertrieb des

bedingt tauglichen und des minderwertigen Fleisches wesentlich

erleichtert und die Beachtung am besten gesichert wird. Die Be

reitstellung solcher Einrichtungen wird wie bei den Freibänken

Aufgabe der Gemeinden, gegebenenfalls mehrerer zu einem Zweck

verbande zusammenzuschließenden Gemeinden sein. Es ist selbst

verständlich, daß für die Benutzung Gebühren zur Deckung der

Kosten einschließlich Verzinsung und Tilgung des Anlagekapitals

werden erhoben werden können.

Sogenannte fliegende Freibänke, von denen man spricht,

wenn die freibankähnlichen Verkaufsstätten nicht an einem be

stimmten Ort gebunden sind, sondern nach Bedarf dort aufgeschlagen

werden, wo eine Absatzmöglichkeit besteht, eignen sich namentlich

für dünn bevölkerte Landstriche und können sich in den einfachsten

Formen bewegen.

Die Vorzüge der festen Regelung durch eine Freibankordnung und

der Beweglichkeit der fliegenden Freibänke können dadurch ver

einigt werden, daß aus mehreren Gemeinden ein Freibankbezirk

gebildet wird, in dem die Verkaufsstelle nicht ein für allemal fest

steht, sondern ihren Ort wechseln kann.

Zu einer solchen Einrichtung bedarf es des übereinstimmenden

Beschlusses der beteiligten Gemeinden oder einer Anordnung der

Landespolizeibehörde.

Die geschilderten verschiedenen Formen geben die Möglichkeit,

die Verwertung des beanstandeten Fleisches entsprechend den

jedesmaligen Bedürfnissen zu regeln. Es ist dahin zu streben, daß
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sich möglichst das ganze Staatsgebiet mit einem Netze von Frei

bänken und ähnlichen Einrichtungen überzieht. Es steht zu hoffen,

daß dann allmählich auch die Bevölkerung der kleinen Städte und

des platten Landes die zur Zeit dort vielfach bestehende Abneigung

gegen den Genuß des Freibankfleisches verlieren und daß dadurch

die dringend wünschenswerte bessere Verwertung solchen Fleisches

befördert werden wird. Eine gute Verwertungsmöglichkeit für das

beanstandete Fleisch ist ein wirksames Mittel zur Sicherung der

allgemeinen Durchführung der Fleischbeschau und sie wird in Ver

bindung mit der Verschärfung der Kontrolle des Fleischverkehrs

am meisten zur Beseitigung der unlauteren Machenschaften mit

nicht vollwertigem Fleische beitragen.

Zur Erläuterung des anliegenden Musters einer Freibankordnung

wird auf die beigegebenen Bemerkungen verwiesen und noch

folgendes hinzugefügt:

Im Eingange der Bemerkungen ist den Freibankgemeinden eine

durch die Notwendigkeit der Berücksichtigung örtlicher Verhältnisse

bedingte Bewegungsfreiheit in der Annahme der einzelnen Be

stimmungen des Musters eingeräumt. Diese Freiheit findet jedoch

ihre Begrenzung in den Vorschriften, die sich als zwingende, wie

z. B. diejenigen über die Unzulässigkeit des grundsätzlichen Aus

schlusses des anderwärts beanstandeten Freibankfleisches, darstellen.

Die letztgedachten Vorschriften sind deshalb auch in den Text

des 5 35 der Ausführungsbestimmungen selbst aufgenommen. Aber

auch sonst ist es wünschenswert, daß sich die Freibankordnungen

möglichst dem Muster anpassen.

Für die freibanktthnlichen Einrichtungch und die sogenannten

fliegenden Freibänke werden das Muster und die Bemerkungen nur

insofern von Wert sein, als sie den Polizeibehörden einen gewissen

Anhalt für die von ihnen zu treffenden Anordnungen geben. Über

die Befugnisse und Pflichten der Polizei in bezug auf die Freibänke

ist absichtlich in dem Muster nichts gesagt, weil eine derartige

Regelung nicht in Gemeindebeschlüsse hineingchört. Es ist aber

selbstverständlich, daß der Polizeibehörde die genaue Überwachung

der Vorschriften über die Benutzung der Freibank und des dort

stattfindenden Verfahrens, namentlich aber die Sicherstellung dessen,

daß das auf die Freibank gehörige Fleisch dorthin auch wirklich

gelangt, obliegt. Die beteiligten Behörden und Beamten werden

hierauf besonders hinzuweisen sein. Insbesondere haben die Orts

polizeibehörden, um die Einrichtung von Vorrichtungen zur Brauch

barmachung des bedingt tauglichen Fleisches an den Freibänken

zu fördern (vgl. die "Bemerkungen Nr. 4 zu 5 2), die Benutzung

dieser Vorrichtungen, wo solche in ausreichender Weise bestehen,

auf Grund des 5 10 des Fleischbeschaugesetzcs und des {ä 41

Absatz 2 der Ausführungsbestimmungen A des Bundesrats vom

30. Mai 1902 anzuordnen.

Zur Einfügung des 5 35a der Ausführungsbestimmungen.

Unlautere Machenschaften im Fleischverkehre werden nach den

vorliegenden Berichten besonders bei der Verbriugnng des als

bedingt tauglich oder minderwertig beanstandeten

Fleisches aus dem Schlachtorte für möglich gehalten. Eine allgemeine

und regelmäßige Kontrolle der Verbringung solchen Fleisches ist

daher erforderlich. Die Polizeibehörden sind zu dem Zwecke in

der neuen Vorschrift mit Anweisung versehen worden und hierauf

besonders aufmerksam zu machen. Sollten außer den vorgeschriebenen

Benachrichtigungen noch andere Kontrollmaßregeln, wie z. B. die

Mitgabe eines Transportscheines, unter Umständen sogar eine

polizeiliche Begleitung des Transportes, entweder allgemein oder

für besondere Fälle angezeigt erscheinen, so ermächtigen wir Sie,

dahingehende Anordnungen zu erlassen. Soweit die Verbringung

beanstandeten Fleisches nach Freibankgemeinden in Betracht kommt,

werden die Kontrollvorschriften des 5 35a eine wichtige Ergänzung

der Bestimmungen in 5 35 Nr. 2 und in dem Muster einer Frcibank

ordnung (ä 2 Abs. 2) über den Verbrauch auswärts beanstandeten

Fleisches auf der Freibank bilden.

2. Abschrift nebst je drei Abdrucken der Anlagen übersenden

wir zur gefäliigen Kenntnisnahme.

Zusatz für den Oberpräsidenten für Berlin: und zur weiteren

Veranlassung wegen der Freibankordnung für Berlin.

An sämtliche Herren Oborpräsidenten.

 
3. Abschrift beehren wir uns zur gefälligen Kenntnisnahme zu

übersenden.

An den Herrn Reichskanzler (Reichsamt des Innern).

Der Minister für Landwirtschaft, Der Minister des Innern.

Domänen und Forsten. von Moltke.

von Armin.

Der Minister der geistlichen, Unterrichts

und Medizinal-Angelegenheiten.

Dr. Helle.

Der Minister für Handel und Gewerbe.

In Vertretung: Richter.

Der Finanzminister.

Im Auftrage:

F 0 e rs te r.

Anlage I.

Abänderung der Ausführungsbestimmungen, betreffend die Schiachtvieh

und Fleischbeschau, einschließlich der Trichinenschau, bei Schlschtungen

- im lnlunde.

Auf Grund des ä 23 des Reichsgesetzes, betreffend die Schlacht

vieh— und Fleischbeschau vom 3. Juni 1900 (Reichs-Gesetzbl. S. 547)

und des ä 19 des Gesetzes, betreffend Ausführung des Schlachtvieh

und Fleischbeschaugesetzes, vom 28. Juni 1902 (Gesetzsamml. S. 229)

werden die Ausführungsbestimmungen, betrefiend die Schlachtviiah—

und Fleischbeschau einschließlich der Trichinenschau, bei Schlach

tungen im Inlande, vom 20. März 1903 (Min.-Bl. f. d. g. i. V., S. 56)

wie folgt ergänzt und abgeändert:

l. g 27 Abs. 1 ist durch folgende Vorschriften zu ersetzen:

Von der Versagung der Schlachterlaubnis (ä 9 B. B. A) hat der

Beschauer die Ortspolizeibehörde unverzüglich zu benachrichtigen.

Die gleiche Benachrichtigung ist erforderlich bei einem vorläufigen

Verbote der Schlachtung im Falle des % 11 Abs. 2 B. B. A und bei

Genehmigung der Schlachtung im Falle des 5 11 Abs. 3 B. B. A.

Die Ortspolizeibehörde hat in den letztgenannten beiden Fällen von

Amts wegen darauf zu achten, daß die Zuziehung des tieriirztlichen

Beschauers erfolgt. Verzichtet der Besitzer in den Fällen des g 11

Abs. 2 B. B. A auf die Verwendung des Schlachttiers als Nahrungs

mittel für Menschen (ä 12 B. B. A); so hat die Ortspolizeibehörde

den Verbleib des Schlachttiers im Auge zu behalten und im Falle

der Tötung darüber zu wachen, daß keine verbotswidrige Ver

wendung des Fleisches stattfindet. Bei Verbringung des Tieres

nach einem anderen Orte ist die Ortspolizeibehörde des Bestimmungse

ortes zum Zwecke der weiteren Überwachung zu benachrichtigen.

2. Im 5 33 ist dem Abs. 2 folgende Vorschrift hinzuzufügen:

Die zum Zwecke der mikroskopischen Untersuchung auf

Trichinen entnommenen Fleischproben sind, soweit sie nicht bei

der Untersuchung völlig verbraucht oder genußuntauglich geworden

sind, stets als minderwertig zu beanstanden, weil anzunehmen ist,

daß bei ihnen infolge der Behandlung bei der Entnahme und der

Untersuchung eine mäßige Abweichung in bezug auf die Zusammen

setzung und Haltbarkeit eintritt.

3. Im ä 35 Abs. l, 2 durch folgende Vorschriften ersetzt:

Für die zur Einrichtung und zur Regelung des Betriebs von

Freibänken (55 8—12 A. G.) durch Gemeindebesrzhluß zu erlassenden

Freibankordnungen sind das anliegende Muster und die ihm bei

gegebenen Bemerkungen zum Anhalt zu nehmen. ‘

In den Freibankordnungen darf die Zulassung von außerhalb

des Freibankbezirkes amtlich untersuchtem Fleische zur Freibank

nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. Jedoch kann bestimmt

werden, daß der Gemeindevorstand die Zulassung solchen Fleisches

im Einzelfalie versagen darf, wenn es im Interesse der Aufrecht

erhaltung des ordnungsmäßigen Betriebs der Freibank geboten ist.

Gegen die Versagung findet die Beschwerde bei der Gemeinde

aufsichtsbehörde statt.

4. Hinter ä 35 sind als neuer ä 35a folgende Vorschriften ein

zustellen: '

ä 35a. Wer bedingt taugliches oder minderwertiges Fleisch aus

dem Orte, wo es beanstandet ist, ausführen will, bedarf dazu der Ge

nehmigung der Ortspolizeibehörde. Die Genehmigung darf nur für

die Ausfuhr nach einer bestimmten Gemeinde erteilt werden. Sie

darf nicht versagt werden, wenn das Fleisch nach einem Freibank
bezirk ausgeführt werden soll und die Zulassung des Fleischesdzur

Freibank durch Erklärung des Gemeindevorstandes oder durch Ent
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scheidung der Aufsichtsbehörde (ä 33 Abs. 2) sichergestellt ist. Im

übrigen ist die Genehmigung zu erteilen, sofern gegen die Möglich

keit eines Absatzes des Fleisches am Bestimmungsort unter zuver

lässiger Beaufsichtigung keine Bedenken bestehen. Von der Er

teilung der Genehmigung ist die Ortspolizeibehörde des Bestimmungs

orts und, falls die Ausfuhr nach einem Freibankbezirk erfolgen soll,

auch die Freibankverwaltung zu benachrichtigen.

Der Minister für Landwirtschaft, Der Minister des Innern.

Domänen und Forsten, von Moltke.

von Arnim.

Der Minister der geistlichen, Unterrichts

und Medizinal-Angelegenheiten. Im Auftrage:

Dr. Rolle. Foerster.

Der Minister für Handel und Gewerbe.

In Vertretung: Richter.

Der Finanzminister.

Anlage II.

Muster elner Frelbsnkordnung!)

Anlage zu 535 Abs. 1 der Ausführungsbestimmungen.

Auf Grund der ä’5 8 bis 11 des Gesetzes, betreffend Ausführung

des Schlachtvieh- und Fleisehbeschaugesetzes vom 28. Juni 1902

(Gesetzsamml. S. 229) wird unter Zustimmung der . . . . . . . . . . .

für den Bezirk der Gemeinde . . . . . . . . . . folgendes beschlossen (1.):

ä 1. In N. N. (1.) wird für den Bezirk der Gemeinde . . . . . .

eine Freibank mit der Wirkung eingerichtet, daß innerhalb dieses

Bezirkes (des Freibaukbezirkes) Fleisch der im % 2 Abs. l und 2

gedachten Art nur auf der Freibank feilgehalten oder verkauft

werden darf (2.).

ä 2. Der Freibank wird alles zum Feilhalten oder zum Verkaufe

bestimmte Fleisch (1 und 2) überwiesen, das innerhalb des Frei

bankbezirks der vorgeschriebenen amtlichen Untersuchung unter

legen hat und hierbei als bedingt tauglich (gg 10, 11 des Reichs

gcsetzes, betreffend die Schlachtvieh- und Fleischbesehau, vom

3. Juni 1900 — Reichs-Gesetzbl. S. 547 —) oder zwar als tauglich

zum Genusse für Menschen, aber in seinem Nahrungs- und Genuß

wert erheblich herabgesetzt — minderwertig —— (5 24 a. a. 0.,

540 der vom Bundesrat erlassenen Ausführungsbestimmungen A

vom 30. Mai 1902, ä 7 des Ausführungsgesetzes vom 28. Juni 1902,

5 33 der Ausführungsbestimmungen vom 20. März 1903 und vom

17. August 1907) erklärt worden ist (3. und 4.).

Dasselbe gilt für Fleisch gleicher Art, das außerhalb des Frei

bankbezirkes amtlich untersucht werden ist und in diesen Bezirk

zum Zwecke des Feilhaltens oder Verkaufs eingeführt wird (5.).

[Die Zulassung solchen Fleisches zur Freibank kann jedoch von

dem Gemeindevorstande, wenn es im Interesse der Aufrechterhaltung

des ordnungsmäßigen Betriebs der Freibank geboten ist, versagt

werden. Gegen die Versagung findet Beschwerde bei der Gemeinde

aufsichtsbehörde statt]

Nicht beanstandetes Fleisch ist vom Verkauf auf der Freibank

ausgeschlossen (6.).

ä 3. Die Freibank befindet sich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ihre Verlegung bedarf der Zustimmung der Aufsichtsbehörde (1.).

Zweigstellen dürfen nur mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde

eingerichtet, verlegt oder wieder eingezogen werden.

Die Freibank und etwaige Zweigstellen werden über dem Ein

gange deutlich lesbar als solche bezeichnet. Der Ort, in dem sie

sich befinden, ihre Eröffnung, Verlegung und Einziehung sind orts

üblich bekannt zu machen.

5 4. Die Freibank wird von der Gemeinde (1.) . . . . . . . . . .

eingerichtet und betrieben.

Die Gemeinde übernimmt namentlich die Verwertung des auf

der Freibank zum Verkaufe gelangenden Fleisches und zahlt den

Erlös nach Abzug der Gebühren (ä 11) und etwaiger sonstiger Un

kosten an die Eigentümer des Fleisches aus (2.).

5 5. [Das zum Verkaufe gestellte Fleisch wird in zwei Güte

und Preisklassen (1.) geschieden und in solchen getrennt zum Ver

kauf ausgeboten.

*) Die eingeklammerten Stellen des Textes sind als zulässig,

nicht aber als überall wesentlich anzusehen.

 

 

Der zweiten Klasse wird alles Fleisch überwiesen, das (2.) . .

Alles sonstige Fleisch gehört in die erste Klasse]

Im Verkaufsraum ist durch Anschlag deutlich erkennbar zu

machen, ob das der Freibank überwiesene Fleisch roh, oder ver

neinendenfalls, in welchem zubereiteten Zustand es zum Verkaufe

gelangt, aus welchem Grunde die Beanstandung erfolgt ist, [welcher

Preisklasse es angehört] und zu welchem Preise es angeboten

wird (3.).

ä 6. Die Freibank steht unter der Verwaltung des (1.) . . . . .

dem auch nach Anhörung des Eigentümers die [Einreibung des

Fleisches in die Preisklassen (ä 5), sowie die] Festsetzung des

Preises, zu dem das Fleisch ausgeboten werden soll (2.), obliegt.

Gegen seine Entscheidung steht dem Eigentümer die Beschwerde

an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zu (3.).

5 7. Die Freibank ist geöffnet (1.) . . . . . . . . . . . . . . . . .

Die Verkaufszeiten sind bekannt zu machen (2.).

Nach jedesmaligem Gebrauche sind der Verkaufsraum und die

benutzten Geräte gehörig zu reinigen (3.).

5 8. Unverkauft gebliebenes Fleisch ist, bevor es wiederum zum '

Verkaufe gestellt wird, von neuem auf seine Genußtauglichkeit und

Beschaffenheit zu prüfen (1.). Gegebenenfalls ist [die Preisklasse

sowie] der Ausbietungspreis anderweitig unter Beachtung der Vor

schrift im 5 6 festzusetzen. Genußuntauglich befundenes Fleisch ist

unschädlich zu beseitigen (2.).

5 9 (1.). Das auf der Freibank feilgehaltene Fleisch darf nur in

Stücken von höchstens . . . . kg Gewicht und an demselben Tage

für denselben Haushalt nur bis zur Höchstmenge von . . . . kg

(2.) abgegeben werden.

Der Erwerber darf das Fleisch nur im eigenen Haushalte ver

wenden.

Gast-, Schank- und Speisewirte dürfen Freibankfleisch selbst

oder durch Beauftragte nur mit besonderer Genehmigung der Orts‘

polizeibehörde und unter den im 5 11 Absatz 2 des Gesetzes, be-‘

treffend die Schlachtvieh- und Fleischbesehau, vom 3. Juni 1900

angegebenen Bedingungen erwerben. An Fleischhändler (3.) darf

Freibankfleisch überhaupt nicht abgegeben werden.

ä 10. Die Übertragung des Betriebs der Freibank an einen

Unternehmer ist nur mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu

lässig (1.).

5 11. Von dem durch den Verkauf des Fleisches erzielten Er

löse werden an Gebühren (1.) in Abzug gebracht:

a) für die Benutzung der Freibank . . . . . . . . . . . . . . . .

b) für die Benutzung der Nebeneinrichtungen (2.) . . . . . . .

c) für die Hinschaffung des Fleisches nach der Freibank,

sofern sie nicht durch den Eigentümer selbst erfolgt (3) .

5 12. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieser Frei

bankordnung werden nach ä 27 Nr. 4 des Gesetzes, betreffend die

Schlachtvieh- und Fleischbesehau, vom 3. Juni 1900 mit Geldstrafe

bis zu einhundertfünfzig Mark oder mit Haft bestraft.

N. N.‚ den . . . . . . . . 190 .

Der Magistrat (Gemeindevorstand).

(Genehmigungsvermerk).

Bemerkungen zu dem Muster elner Freibsnkordnung.

Allgemeines.

Das vorliegende Muster einer Freibankordnung ist den Be

dürfnissen der mittleren und großen Freibankgemeinden angepaßt.

Für kleinere Gemeinden sind Vereinfachungen angezeigt, die in

den Bemerkungen an gegebener Stelle angeregt werden. Auch

sonst können die örtlichen Verhältnisse Abweichungen rechtfertigen,

die zulässig sind, soweit nicht die Mustervorschriften in den Be

merkungen als zwingend gekennzeichnet sind.

Zu den Eingangsworten.

1. Die Einrichtung der Freibank erfolgt entweder auf Grund

des Gesetzes oder durch Beschlüsse einer oder mehrerer Gemeinden

oder durch Anordnung der Landespolizeibehörde (ä 8 A. G.). Der

Betrieb der Freibank ‘ist nach ä 10 A. G. durch einen Beschluß

derjenigen Gemeinde zu regeln, in der die Freibank eingerichtet ist.
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Das Muster geht von dem Regelfall aus, daß die Freibankein

richtung für eine Einzelgemcinde durch deren Beschluß erfolgt. In

diesem Falle wird zweckmäßig der Beschluß über die Einrichtung

mit demjenigen über _die Regelung des Betriebs zu verbinden sein,

wie dies in dem Muster vorgesehen ist. Das Zustandekommen des

Gemeindebeschlusses richtet sich nach der Gemeindeverfassung, die

regelmäßig die Zustimmung der Gemeindevertretung erfordert.

Wird nach 58 Abs. 3 A. G. zwischen nachbarlichen Gemeinden

vereinbart, daß eine Freibank in einer dieser Gemeinden auch für

die anderen einzurichten ist, so müssen gleichlautende Beschlüsse

sämtlicher beteiligten Gemeinden über die Einrichtung selbst vor

liegen. Der Beschluß über die Regelung des Betriebs braucht nur

von der Gemeinde, in deren Bezirk die Freibank liegt und die auch

als Unternehmerin der Freibank gilt, gefaßt zu werden. Es wird

sich jedoch empfehlen, die Zustimmung auch zu diesem Beschlusse

seitens der anderen beteiligten Gemeinden einzuholen.

Hiernach werden in solchen Fällen die Eingangsworte ent

sprechend zu ergänzen sein.

Beruht die Einrichtung der Freibank auf einer landespolizeilichen

Anordnung, so ist auch auf diese in den Eingangsworten hinzuweisen.

Daß die nach 5 11 A. G. erforderliche Genehmigung erteilt ist,

wird am Schlusse erkennbar zu machen sein.

Zu ä l.

1. Die Bezeichnung des Freibankorts ist nur dann notwendig,

wenn der Freibankbezirk aus mehreren Gemeinden besteht. Der

Ort kann aber, der Vollständigkeit halber, wie in dem Muster vor

gesehen ist, in allen Fällen namhaft gemacht werden.

2. Die dem ä 9 Satz 1 A. G. entnommene Fassung empfiehlt

sich, um die Wirkung der Freibankerrichtung nachrichtlich in der

Freihankordnung selbst'zum Ausdruck zu bringen.

Zu 5 2.

l. Eine Aufzählung der Tiergattungen, deren Fleisch auf die

Freibank gehört, ist nicht erforderlich, da die Fassung des ä 2 des

Musters keinen Zweifel darüber läßt, um welche Tiergattungen es

sich handelt (vgl. ä 1 des Fleischbeschaugesetzes nebst Ausführungs

vorschriften).

Fleisch von Pferden und Hunden wird in der Regel entweder

als volltauglich erachtet oder als gänzlich untauglich beanstandet

werden. Nach den bestehenden Bestimmungen ist aber der Fall

denkbar, daß es für minderwertig oder bedingt tauglich erklärt

wird. Gewöhnlich wird der Preis für derartiges Flcisch so gering

sein, daß sich der Verkauf auf der Freibank kaum lohnen wird.

Dabei ist zu beachten, daß Pferdefleisch nach 518 Abs. 4 des

Fleischbeschaugesetzes nicht mit dem Fleische anderer Tiere zu

sammen feilgehalten oder verkauft werden darf. Die Freibank muß

also für Pferdefleisch entweder einen besonderen Raum zur Ver

fügung stellen oder besondere Verkaufszeiten einrichten. Hiernach

ist nichts dagegen zu erinnern, daß in den Freibankordnungen Be

stimmungen über den Ausschluß des Fleisches von Pferden und

Hunden zugelassen werden, wo sie bisher üblich gewesen sind oder

sonst angebracht erscheinen. Wo aber die Zulässigkeit des Verkaufs

von Pferdefieisch auf der Freibank in der Freibankordnung hervor

gehoben wird, ist gleichzeitig der von dem Fleische anderer Tiere

getrennte Verkauf vorzuschreiben.

2. Bestimmungen über die Verweisung von Trichinenschau

proben auf die Freibank in der Freibankordnung zu treffen, erübrigt

sich, da solche Proben, ‘soweit sie nicht gänzlich genußuntauglich

sind, zufolge der ihnen zuteil gewordenen Behandlung bei der

Untersuchungj und. zufolge. der darin liegenden Herabsetzung des

Genußwerts wegen mäßiger Abweichung in bezug auf die Zusammen

setzung und Haltbarkeit als minderwertig zu beanstanden sind und

daher ohne weiteres auf die Freibank gehören. Jedenfalls sind

Bestimmungen über‚'die Verwendung des Erlöses aus dem Ver

kaufe der 'I‘richinenschauproben zu venneiden, weil die Regelung

dieser dem materiellen Rechte angehörigen Frage nicht durch die

Freibankordnung erfolgen darf.

llerrcnloscs Fleisch ist nach 5 965 ff. B. G. B. und nach der Dienst

anweisung des Ministers des Innern, betreffend die polizeiliche Be—

handlung der‘ Fundsachen, vom 27. Oktober 1899 (Min. Bl. S. 211)

im Wege der öffentlichen Versteigerung zu veräußern. Dies gilt

auch, wenn es im Schlachthause gefunden wird und 5 978 B. G. B.

 
Platz greift. Ist das gefundene Fleisch minderwertig oder bedingt

tauglich, so hat die Versteigerung auf der Freibank unter sinn

gemäßer Anwendung der Bestimmungen der Freibankordnung,

namentlich des ä 6 (Festsetzung des Ausbietungspreiscs) und ä 9

(Höchstmenge) stattzufinden. Die Versteigerung vollwertigen herren

losen Fleisches auf der Freibank wird, sofern ein Bedürfnis hierzu

vorliegt, auch zugelassen werden können. Jedoch bedarf es z

dem Zwecke einer besonderen Ergänzung der Freibankordnung (vgl.

Bemerkung 6 zu diesem Paragraphen) in dem Sinne, daß auf der

artige Verkäufe die Vorschriften in den tää 5, 6 und 9 über die

Einteilung in Preisklassen, über den Anschlag und über die Verkaufs—

beschrl'inkungen keine Anwendung zu finden haben, daß sich viel

mehr der Akt wie eine sonstige Versteigerung in den dafür üblichen

Formen zu vollziehen hat. Über die Verwendung des Erlöses für

herrenloses Fleisch darf die Freibankordnung aus dem bereits für

die Trichinenschauproben angeführten Grunde keine Vorschriften

enthalten. - —

3. Anordnungen darüber, wer über die Verweisung des Fleisches

zur Freibank zu entscheiden hat, über die Stempelung usw., wie sie

in manchen älteren Freibankordnungen vorkommen, sind entbehrlich,

da die Verweisung zur Freibank die notwendige Folge der bei der

Fleischbeschau festgestellten und durch die Stempelung erkennbar

gemachten bedingt tauglichen oder minderwertigen Beschafienheit

ist. Eine besondere Stempelung auf der Freibank wird deshab nur

dort in Frage kommen, wo Preisklassen unterschieden werden (vgl.

Bemerkung 1 zu ä ö).

4. Die Brauchbarmachung des bedingt tauglichen Fleisches ge—

schieht am zuverlässigsten und zweckmäßigsten und in der Regel

auch am billigsten auf der Freibank selbst, die daher möglichst mit

entsprechenden Vorrichtungen zu versehen ist. Es ist zwar nicht

zulässig, die Benutzung der Vorrichtungen in der Freibankordnung

vorzuschreiben, da hiermit in die gesetzlich festgelegten Befugnisse

der Polizei eingegriffen werden würde, die allein über die Brauch

barmachung zu bestimmen hat (ä 10 Abs. 1 des Fleischbeschau

gesetzes). Die Polizeibehörden werden jedoch angewiesen werden,

die Benutzung der bei den Frcibänken in sachgemäßer Weise ein

gerichteten Anlagen zur Brauchbarmachung durchgängig anzuordnen.

Wegen der Deckung der Kosten der Benutzung ist 511b des

Musters zu vergleichen.

5. Aus 59 des Ausführungsgesetzes zum Fleischbeschaugesetze

folgt, daß innerhalb eines Freibankbezirkes jegliches als bedingt

tauglich oder minderwertig beanstandete Fleisch, also auch das von

auswärts eingeführte derartige Fleisch, nur auf der Freibank feil

gehaltcn oder verkauft werden darf. Wollte man das eingeführte

Fleisch zum Verkauf auf der Freibank allgemein nicht zulassen, so

käme dies nahezu einem Einfuhrverbote_gleich. Es findet sich aber

weder in dem Fleischbeschaugesetze noch anderswo eine Bestimmung,

aus der sich die Berechtigung der Freibankgemeinde herleiten ließe,

auswärts als bedingt tauglich oder minderwertig beanstandetes

Fleisch ohne weiteres von ihrem Weichbilde fernzuhalten. Nach

524 des Fleischbeschaugesetzes sind allerdings landesrechtliche

Vorschriften zulässig, wonach der Vertrieb beanstandeten Fleisches

weitergehenden Beschränkungen unterworfen werden kann, aber nur

mit der Maßgabe, daß die Anwendbarkeit der beschränkenden Vor

schritten nicht von der Herkunft des Fleisches abhängig gemacht

werden kann. Hiernach ist, abgesehen von den nicht einschlägigen

Vorschriftender Schlachthausgesetze,eine grundsätzliche ungünstigere

Behandlung des auswärts beanstandeten Fleisches gegenüber dem‘

in der Gemeinde beanstandeten nicht angängig. Es ist daher in das

Muster der Freibankorduung der Grundsatz aufgenommen, daß auch

das auswärts beanstandete Fleisch zur Freibank zuzulassen ist.

Andererseits ist zu berücksichtigen, daß Art und Umfang der

Freibankeinrichtungen einer Gemeinde in der Regel nur dem Be

dürfnis entsprechen werden, das sich ergibt, wenn man die durch

schnittlich ermittelte Menge des in dem Gemeindebezirke selbst

beanstandeten Freibankfleisches in Betracht zieht. Jedenfalls kann

nicht verlangt werden, daß bei jenen Anlagen die Möglichkeit un

übersehharer Zufuhren solchen Fleisches von auswärts in Rechnung

gezogen wird. Erwägt man weiter, daß durch solche Zufuhrcn der

ordnungsmäßige Betrieb der Freibank leicht erheblich gestört und

namentlich der Absatz des doch zunächst auf die Freibank an
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gewiesenen einheimischen Fleisches stark beeinträchtigt werden

kann, dann wird es zulässig erscheinen, daß in der den Betrieb

regelnden Freibankordnung Vorsorge gegen solche Störungen ge

troffen wird. In dieser Erwägung ist in dem Absatz 2 des 5 2 der

Musterordnung die cingeklammerte Bestimmung aufgenommen, daß

die Zulassung solchen Fleisches zur Freibank von dem Gemeinde

vorstande, wenn es im Interesse der Aufrechterhaltung des ordnungs

mäßigen Betriebes der Freibank geboten ist, versagt werden kann.

Gegen die Versagung ist die Beschwerde an die Kommunalaufsichts

behörde gegeben, um zu hindern, daß von der Versagungsbefugnis

ein unvorschriftsmäßiger oder unangemessener Gebrauch gemacht

wird. Bei Prüfung der Voraussetzungen für die Versagung wird

nicht außer acht zu lassen sein, da es in vielen größeren Orten

mit zahlreicherer ärmerer Bevölkerung im Interesse dieser Be

völkerung liegen wird, die Versagung nur im äußersten Notfalls

auszusprechen, um nicht die Versorgung mit billiger Fleischnahrung

unnötig zu beschränken.

6. Vollwertiges Fleisch ist zweckmäßig vom Verkauf auf der Frei

bank auszuschließen. Dies empfiehlt sich auch — unbeschadet der

nach Bemerkung 2 zu ä 2 für das taugliche herrenlose Fleisch

etwa zuzulassenden Ausnahme — schon deswegen, weil nach 5 11

Absatz 3 des Fleischbeschaugesetzes Fleischhändler das bedingt

taugliche Fleisch nicht in Räumen feilhalten oder verkaufen dürfen,

in denen taugliches Fleisch feilgehalten oder verkauft wird (vgl.

auch 5 7 Absatz 2 des A. G.). Ein Bedürfnis für den Mitverkauf

vollwertigen Fleisches auf der Freibank dürfte auch im allgemeinen

nicht anzuerkennen sein.

Zu 5 3.

l. Bei der Bestimmung des Ortes der Freibank sind mannigfache

Rücksichten zu beobachten. Dies gilt namentlich für größere

städtische Gemeinden. Wird der Ort, wie im Muster vorgesehen

ist, in der Ordnung genannt, so unterliegt seine Wahl mit der

Ordnung der Nachprüfung der Genehmignngsbehörde. Es mag sich

manchmal empfehlen, den Ort nicht in der Ordnung zu nennen,

sondern die nachträgliche Auswahl der Gemeindebehörde zu über

lassen.’ Dann wird aber auch die Nachprüfung durch die Aufsichts

behörde nachzuholen sein, wie dies im Muster für‘ die Verlegung

vorgeschrieben ist.

2. Dieselben Gründe sprechen für die Genehmigung zur An

lage usw. der Zweigstellen. Der Verkehr zwischen der Freibank

und den Zweigstellen oder zwischen den letzteren untereinander

wird durch besondere Vorschriften zu regeln sein.

Zu ä 4.

l. Wegen der Benennung der Betriebsgemeinde im Falle der

Errichtung einer Freibank für mehrere nachbarlich belegene Ge

meinden vergleiche die Bemerkungen zu den Eingangsworten.

2. In kleineren Gemeinden wird es möglich sein, die Freibank

dem Eigentümer beanstandeten Fleisches jedesmal zum Verkaufe

zur Verfügung zu stellen. In größeren Gemeinden muß jedoch die

Gemeinde als Verkaufsvermittlerin auftreten, wenn ein ordnungs

mäßiger Betrieb aufrechterhalten werden soll. Wegen der Preis

festsetzung bei dieser Art der Regelung vgl. g G und die Be

merkung 2 dazu.

Zu ä 5.

1. Güte und Preisklassen werden nur zu unterscheiden sein,

wo sie bisher üblich waren und sich bewährt haben.

2. Für die Frage, welches Fleisch der zweiten Klasse zu über

weisen ist, kommen die Geschmacksrichtung des Publikums und

andere örtliche Verhältnisse in Betracht. In bestehenden Ordnungen

wird z. B. vielfach als zweite Qualität das Fleisch abnorm alter,

stark abgemagertcr und solcher Tiere bezeichnet, die aus den im

5 40 Nr. 3 der Ausführungsbestimmungen A angegebenen Gründen

für minderwertig erklärt sind. .

3. Die Bekanntmachung des Beanstandungsgrundes

sanitären Gründen zu empfehlen.

Eine in alten Freibankordnungen öfter wiederkehrende Be

stimmung. daß das Geschlecht des Tieres von dem das Fleisch

stammt, und der Name des Besitzers des Fleisches bekannt gemacht

werden müssen, ist, da diese Nachrichten für das kaufende

Publikum gewöhnlich ohne Interesse sein werden, in das Muster

nicht übernommen.

ist aus

 

Zu ä 6.

l. Die Gemeinde muß ein Organ bestimmen, dessen sie sich

zur Verwaltung der Freibank bedient. Die Auswahl dieses Organs

wird von den besonderen Verhältnissen der Gemeinde abhängen.

In großen Städten wird eine Kommission geeignet sein, in kleineren

Gemeinden eine einzelne Person genügen. In Schlachthausgemeindcn

wird der Schlachthofleiter oder ein Schlachthoftierarzt mit der Ver

waltung zu betrauen sein, in anderen Gemeinden der Fleisch

beschauer in Frage kommen (vgl. im übrigen 5 10 des Musters und

die Anmerkung dazu).

2. Die Preisfestsetzung wird nur in kleinen Gemeinden dem

Besitzer des Fleisches ohne weiteres überlassen_werden können.

In Gemeinden mittlerer Größe wird sie zweckmäßig durch eine

Kommission, der der Besitzer angehört, erfolgen. In größeren Be

trieben ‘aber wird es aus betriebstechnischen Gründen nicht zu

umgehen sein, daß derjenige, der die Freibank betreibt, auch den

Preis festsetzt, vielleicht, wo dies angängig erscheint, nach An

hörung des Besitzers, der das Recht der Beschwerde hat. Übrigens

darf etwa nicht der Verkaufspreis gebunden, sondern nur der Preis

bestimmt werden, zu dem das Fleisch ausgeboten wird. Die Preis

festsetzung hat alsdann nicht die Bedeutung einer behördlichen

Einschränkung der Freiheit des Besitzers, sondern die Eigen

schaft geschäftlicher Maßnahmen des Verkäufers, die der Besitzer

des Fleisches kennt und mit denen er sich dadurch, daß er das

Fleisch der Freibank zum Verkauf übergibt, einverstanden erklärt.

Damit wird vermieden, daß in der Preisfestsetzung eine Art der

im ä 72 der Gewerbeordnung verbotenen Taxen erblickt werden kann.

3. Für die. Bestimmung der Beschwerdeinstanz gilt ähnliches,

wie das für die Wahl des Verwalters in Bemerkung 1 Gesagte.

Zu ä 7.

1 Auch für die Verkaufszeiten sind diese Bedürfnisse sehr ver

schieden. Häufig wird es überhaupt nicht möglich sein, die

Öffnungszeiten vorher zu bestimmen, sondern es wird die Frcibank

dann offen zu halten sein, wenn Fleisch zum Verkaufe vorhanden ist.

2 Über die Art der Bekanntmachung läßt sich in einer Muster

ordnung nichts Näheres vorschreiben. Es wird dafür zu sorgen

sein, daß das in Betracht kommende Publikum ausreichend unter

richtet wird.

Für die Höhe der Gebühren (ä 11 unter a des Musters) ist es

wesentlich, ob die Bekanntmachung auf Kosten des Eigentümers

oder des Freibankbetriebs erfolgt. Es läßt sich denken, daß der

Eigentümer diese Kosten im Interesse einer wirksamen Reklame

gern selbst übernimmt.

3. Die Reinigung dem Eigentümer des Fleisches zu übertragen,

dürfte — abgesehen von seltenen Ausnahmen —- unzwcckmltßig

sein. Zuverlässiger werden die Arbeiten wohl ausgeführt werden,

wenn die Freibankverwaltung sie selbst übernimmt und wenn für

die Kosten in einer entsprechenden Bemessung der Gebühren

Deckung ges'ucht wird.

Zu 5 8.

1. Satz 1 enthält eine in fast allen alten Ordnungen wieder

kehrende zweckmäßige Bestimmung.

2. Der vielfach in alten Ordnungen anzutreffenden, in das

Muster aber nicht aufgenommenen Vorschrift, daß eine Vernichtung

schon dann einzutreten habe, wenn das Fleisch eine gewisse Zeit

lang, z. B. 48 Stunden, unverkauft geblieben sei, kann eine recht

liche oder wirtschaftliche Begründung nicht zuerkannt werden. Es

kommt vielmehr lediglich darauf an, ob das Fleisch genußuntauglich

geworden ist.

Zu ä 9.

1. Die Bestimmungen des 5 9 des Musters entsprechen dem

bisherigen Gebrauch und den jetzt geltenden gesetzlichen Vor

schriften des 511 des Fleischbeschaugesetzes und des ä 9 des

Ausführrmgsgesetzes.

2. Wenn auch die örtlichen Verhältnisse eine verschiedene Be

messung der Höchstmenge rechtfertigen mögen, wird doch in der

Regel nicht über den Satz von 3 kg und keinesfalls über den Satz

von 5 kg hinauszugehen sein. Die Festsetzung einer Mindestmenge

hat keine sanitäre, sondern nur eine geschäftliche Bedeutung und

ist für die Aufnahme in die Freibankordnung wenig geeignet.
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3. Die Bestimmung im 511 Abs. 2 des Fleischbeschaugesetzes,

daß bedingt taugliches Fleisch ausnahmsweise auch an Fleisch

händler abgegeben werden könne, ist in 5 9 des Ausführungs

gesetzes mit Bedacht nicht aufgenommen, weil ein Verkauf von

bedingt tauglichem oder minderwertigem Fleische in Freibank

gemeinden ausschließlich auf der Freibank erfolgen soll. Der

Deutlichkeit halber ist das unbedingte Verbot der Abgabe von

Freibankfleisch an Fleischhändler in dem Muster besonders zum

Ausdruck gebracht. Das Verbot gilt auch unter der Voraussetzung,

daß der Händler vorgibt, das Fleisch nur im eigenen Haushalte

verbrauchen zu wollen; denn eine Kontrolle dessen ist mit Sicher

heit nicht möglich.

Zu 9 10.

1. Die Erteilung der Genehmigung erfolgt durch die Aufsichts

behörde (vgl. Bemerkung 1 zu 5 3).

Der Unternehmer tritt im Falle der Übertragung des Betriebs

in alle Rechte und Pflichten der Gemeinde ein. Die Aufsichts

behörde wird dafür zu sorgen haben, daß den Fleischbesitzem

dadurch keine höheren Kosten erwachsen. Wenn der Unternehmer

auch für seine Mühewaltung, für die Hergabe der Geschäftsräume‘

und Gerätschaften usw. eine Entschädigung mit Recht wird be

anspruchen können, so wird sich diese Entschädigung doch etwa

in der Höhe der Kosten zu halten haben, die der Gemeinde bei

eigenem Betriebe der Freibank erwachsen würden. Unangemessene

Untemehmergewinne sind zu vermeiden.

Überdies wird der Unternehmer einer strengen Aufsicht zu

unterwerfen sein.

Zu 5 11.

1. Die Höhe der Gebühren wird von der Höhe der Kosten und

diese wieder davon abhängen, wie die Freihank ausgestattet, wie

der Betrieb eingerichtet ist, und welche Verrichtungen von der

Personalien.

Ernennungen: Tierarzt Georg Fritxe zum klinischen Assistenten

am Bakteriolog. Institut für Tierseuchen der Landwirtschaftskammer

in Kiel. ‘ '

Verzogen: Die Tierärzte Job. Hambach-Nerchau i. S. nach Herme

dort S.-A., WelxmüllßßFßldkil’tzhtän als Vertreter nach Wegscheid

(Niederbayern).

In der Armee: Den Stabsveterinären: Christ im Oberelsäss.

Feldart. Regt. Nr. 15, Hose im Mansfelder Feldart. Regt. Nr. 75,

Kutzner im Ostfries. Feldart. Regt. Nr. 62, der Charakter als

Oberstabsveterinär mit dem persönlichen Bange der Räte V. Klasse,

Zank-e, Oberveterinär a. D., der Charakter als Stabsveterinär

verliehen. Oberea'gner, Unterveterinltr der Res. (Osterode), zum Ober

veterinär des Beurlaubtenstandes ernannt.

Die Oberveterinäre: Kctllz'tz im Ulan. Regt. Prinz August von

Württemberg (Posen.) Nr. 10 zum 1. Posen. Feldart. Regt. Nr. 20,

Schulz (Karl) im Thüring. Bus. Regt. Nr. 12 zum Nicderschles.

Trainbat. Nr. 5 versetzt.

Dilx, Oberveterinär der Res., früher in der Schutztruppe für

Südwestafrika, auf‘ seinen Antrag vom 1. Juli 1907 ab mit Pension

verabschiedet.

Todesfall: Tierarzt Alfred lläinsche-Löbau i. S.

Vakanzen.

Krelstlersrztstellen: Nach Ablauf der Meldefrist noch un

besetzt: Reg-Bez. Posen: Schwerin a. W.

Sohlschthofstsllen: a) Neu ausgeschrieben: Bischofsburg

(Ostpr.): Direktor. Gehalt 1800 M. Bewerb. schleunigst an den

Magistrat. —— Hannover: I. Tierarzt u. Stellvertreter des Direktors

der städt. Fleischbeschau. Gehalt 3600 M. bis 5000 M. Bewerb.

bis 12. November er. an den Magistrat. — Saarlouis: Assistenz

tierarzt. Gehalt 1800 M. Meld. an das Bürgermeisteramt.

b) Nach Ablauf der Meldefrist noch
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unbesetzt: 1

Bis c hofsw erde r (Westpr.): Inspektor. 1200 M.‚ freie Wohnung usw. ‘

1600 M. — Bonn:— Bitburg: Tierarzt.
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III. Tierarzt. 2400 M. i Langelsbeim (Herzogt. Braunschweig).

Freibankverwaltung übernommen werden oder dem Eigentümer des

Fleisches übertragen sind. Als Kosten kommen in Betracht die

Beschaffung der Räume und der Einrichtungsgegenstände, Instand—

haltung, Beleuchtung, Heizung, Reinigung, Besoldung der Ange

stellten und Arbeiter, Veröffentlichung usw. (vgl. 5 11 unter c nebst

Bemerkung 3). Daß die Gebühren lediglich zur Deckung der Kosten

dienen sollen und keine Einnahmequelle der Gemeinden werden

dürfen, kann nach ä 10 des Ausführungsgesetzes nicht zweifelhaft

sein. Besonders ist zu betonen, daß die bei öffentlichen Schlacht

häusern eingerichteten Freibänke nicht etwa als Bestandteile der

Schlachthäuser in dem Sinne anzusehen sind, daß durch die Ge

bühren eine 8prozentige Verzinsung des Anlagekapitals (5 11 des

Kommunalabgabengesetzes) erzielt werden kann, sondern daß auch

für solche Freibä.nke lediglich die Vorschrift des 5 10 a. a. O. maß

gebend ist, demnach also eine höhere Verzinsung, als die den Ge—

meinden selbst obliegende oder als die landesübliche bei Berechnung

der Kosten nicht in Ansatz gebracht werden darf.

2. Sind besondere Einrichtungen zur Brauchbarmachung des

bedingt tauglichen Fleisches, zur unschädlichen Beseitigung usw.

geholfen, so können für deren Benutzung besondere, die Kosten

deckende Gebühren erhoben werden.

3. Die Kosten des Transports könnten bei der Gebühr zu a

berücksichtigt werden. Indessen wird eine Regelung denkbar und

vielleicht nicht selten empfehlenswert sein, wonach es dem Eigen

tümer freigestellt wird, selbst den Transport zu besorgen. Für

diesen Fall erscheint dle Auswerfung besonderer Transportgebühren

zweckmäßig.

Im übrigen versteht es sich von selbst, daß der Transport dem

Eigentümer nicht ohne weiteres überlassen werden darf, sondern

sich stets unter polizeilicher Kontrolle zu vollziehen haben wird.

—— Borken: II. Tierarzt. 2400 M. —— Crefeld: Assistenztierarzt.

— Düsseldorf: Tierarzt. 2500 M. bis 4000 M. — Duisburg:

Direktor. 4500 M. bis 6000 M. — Frankfurt a. M.: Obertierarzt.

4300 M. bis 6400 M. — Gostyn: Inspektor. 1500 M. —- Halle a. S.:

Assistenztierarzt. 2400 M. — Hanau: II. Tierarzt. 2400 M. ——

Harburg (Elbe): Assistenztierarzt. 2000 M. bis 2600 M. — Husum:

Tricbinenschauer. 1300 M. und 200 M. Wohnungsgeld. — Johannis

burg (Ostpr.): Tierarzt. 1500 M. bis 2400 M. — Kattowitz:

Zwei Assistenztierärzte. Je 2400 bis 3300 M. Kottbus:

Assistenztierarzt. ‘2600 M. Kreuz a. d. Ostbahn: Tierarzt

für Fleischbeschau. — Laage i. Meckl.: Tierärztl. Fleischbescbauer.

Einkommen aus Fleischbeschau ca. 2100 bis 2500 M. —— Lands

berg a. W.: Assistenztierarzt. 2400 M. — Langenschwalbach:

Verwalter. —— Liegnitz: Hilfstierarzt. 2400 M. — Lippstadt:

Verwalter. 2500 .\I. bis 4000 M. —— Markneukirchen: Tierarzt.

2800 M. bis 3400 M. — Metz: Tierarzt. — Milspe: Tierarzt als

amtlicher Fleischbeschauer. 2100 M. -— Moers: Tierarzt. 3000 M.

bis 4500 M. — Naugard: Verwalter. Fixum1000 M. — Neuß: Di

rektor. 3600 M. bis 4800 M., fr.Wohnung usw. — Olpe (“'stf.): Fleisch

beschautierarzt. Gebühren zirka 2400 M. — Osnabrück: Hilfstier

arzt bei der Auslandfleischbeschaustelle. Monatlich 250 M. —

Pakosch: Verwalter. 2000 M. Planen: Assistenztierarzt.

2300 M. bis 3200 M.‚ freie Wohnung. — Posen: Tierarzt. 2400 M. —

Prünn (Rhld.): Verwalter (Tierarzt). 1200 M. bis 1500 M., freie

Wohnung usw. — Rhede, Bez. Münster: Amtlicher Fleisch

beschauer. Aus Fleischbeschau 1200 bis 1300 M. — Rostock

(Mecklb.): Hilfstierarzt. 200 M. monatlich. Rügenwalde:

Schlachthofinspektor. 2100 M. — Soldau i. Ostpr.: Schlachthof

inspektor. 1500 M. — Spandau: Assistenztierarzt. 1950 M.

Stargard i. Pomm.z Assistenztierarzt. 1800 M. — Stettin: III. Tier

arzt bei der Auslandfleischbeschaustello. 2400 M. — Weißensee

bei Berlin: Tierärztlicher Fleischbeschauer. 3000 M. — Zwickau:

Tierarzt. 2100 M.

Stellen für smbulstorlsche Fleischbeschau und Privatpraxis: Nach

Ablauf der Meldefrist noch unbesetzt: Brilon (Westfalen).

—— Kemberg (Kr. Wittenberg). —— Kirchberg-Hunsrück. —

Schont: in Bonus. —

 

Druck von W. Bllxensteln‚ Bcrlln.
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Beitrag zur Diagnostik der Gewährm'ängcl beim Pferd.

Von Prof. Dr. I. Schmidt—Dresden.

(Vortrag gehalten auf der 79. NaturforscherNersammlung.)

Seit jeher hat sich die Diagnostik solcher Krankheiten

unserer Haustiere, welche man als Gewährmängel oder -fehler

zu bezeichnen pflegt, bei den praktischen Tierärzten einer be

sonderen Beachtung erfreut. Ein jeder Beitrag, welcher

möglicherweise die genannte Diagnostik zu erleichtern geeignet

ist, dürfte daher wohl nicht unwillkommen sein.

Der Stoff, welchen ich heute Ihnen vorzutragen die Ehre

habe, ist der Untersuchung des Pferdes auf Dlmptlgkslt

entnommen. Nach der entsprechenden Definition, welche der

Kaiserlichen Verordnung vom 27. März 1899 beigefügt ist,

versteht der Richter unter Dämpfigkeit (Dampf, Hartschlägigkeit,

Bauchschlägigkeit) die Atembeschwerde, die durch einen

chronischen,unheilbaren Krankheitszustand derLungen

oder des Herzens bewirkt wird. Es wird also zur Fest

stellung des Begriffes „Diimpfigkeit“ vor allem das Vorhanden

sein einer Atembeschwerde verlangt. Über den Grad derselben

ist nichts gesagt; man wird aber nicht irregehen in der An

schauuug‚ daß zur Konstatierung einer Atembeschwerde sicherlich

eine wesentliche Störung der Atmung gehört, denn eine un

wesentliche Störung litßt sich eben als solche überhaupt nicht

mit Sicherheit fcsttellen, sofern der übrige klinische Befund

unklar ist.

Je nach der einem Pferde abverlangten Arbeit, je nach

Alter, Konstitution, Rasse usw., je nach Beschaffenheit des Bodens,

des Wetters und der Temperatur wird die Atmungs1eistung und

sonach auch eine etwaige Atembeschwerde eine verschiedene

sein müssen.

In dankenswerter Weise sind daher von den Autoren

unserer Lehrbücher über gerichtliche Tierheilkunde Vorschriften

über den einzuschlagenden Untersuchungsgang angegeben. Trotz

alledem macht häufig die Beantwortung der Frage: ist im vor
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liegenden Falle die Atmung als eine erschwerte zu beurteilen

oder nicht? sehr große Schwierigkeiten. Dieser Unannehm

lichkeit wenigstens in etwas zu begegnen, dürfte mit

Hilfe der von mir gemachten Beobachtungen mög

licherweise gelingen. _

Mein heutiger Vortrag basiert, wie ich betonen will, auf

einer Arbeit des Kollegen Richter"). Derselbe hat den Einfluß

der Körperbewegung auf die Temperatur bei Pferden des

näheren studiert und beschrieben. Er kommt, wie ich gekürzt

hier wiedergeben will, zu folgenden Schlüssen: „Jede Körper

bewegung erhöht die Temperatur; beim Traben ist der Wärmean

stieg innerhalb der ersten Viertelstunde bedeutender als nach

Ablauf der letzteren. Nach Beendigung der Schritt- oder Trab

bewegung fällt die gestiegene Temperatur innerhalb zweier

Stunden zur ursprünglichen herab. Zwischen gesunden Pferden

und solchen mit einfachen chirurgischen Leiden behafteten be

steht kein Unterschied bezüglich der Temperaturwerte. Bei

Pferden mit Krankheiten der Atmungsorgane — Dämpfigkeit

ausgeschlossen -— ist die Steigerung beim Trab um 0,1 0 C

größer als bei gesunden. Zwischen dltmpfigen und gesunden

Pferden besteht betreffs der Größe des Austieges kein

Unterschied. Bei dämpfigen Pferden findet der Tempe

raturabfall sehr schleichend statt; in der ersten

Viertelstunde tritt nur ein Rückgang um den achten

Teil der Erhöhung ein, nach zwei Stunden steht die

Temperatur 0,4° C und nach 21/2 Stunden noch 0,350 C

über der ursprünglichen. Die kürzeste Zeit des Abfalles

beträgt bei dämptigen Pferden 13/4 Stunde.“ Schließlich weist

Richter noch darauf hin, daß die Beobachtung des Tempe

raturabfalles bei der Untersuchung von Pferden auf

Dämpfigkeit zur Sicherung der Diagnose möglicherweise

benutzt werden könne.

 

*) J. Richter, Über den Einfluß der Körperbewegung auf die

Temperatur bei Pferden. lnaug.-Diss. 1905.
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Bevor ich nun auf meine eigenen Untersuchungen zu

sprechen komme, dürfte es vorteilhaft sein, zunächst einmal die

Physiologie der Körperwärme näher zu streifen. Die

tierische Wärme ist das Produkt des gesamten Stoffwechsels

Eine jede Gewebs- oder Zelltätigkeit erzeugt Wärme ebenso

wie dies das Verbrennen der zugeführten Nahrung durch den

eingeatmeten und im Körper kreisenden Sauerstoff bewirkt. Als

Hauptquellen der Wärme können wir die Tätigkeit der Drüsen

und insbesondere der Muskeln bezeichnen, als Wärmequelle

untergeordneter Art die Reibung des Luftstromes in den

Respirationsorganen, die Reibung der Nahrungsmittel im Ver

dauungsschlauch, die Absorption von Kohlensäure usw.

Im gesunden Körper verteilt sich nun unter normalen Ver

hältnissen die entstehende Wärme gleichmäßig in der Weise,

daß alle im Körperinnern gelegenen Organe dieselbe Wärme

besitzen. Die Verbreitung derselben erfolgt durch das kreisende

Blut und durch das direkte Nebeneinanderlagern der Organe.

Der \Värmeerzeugung, auf welche ich hier nicht erst eingehen

will, gegenüber steht die Wärmeabgabe; beide Faktoren werden

durch gewisse Vorgänge geregelt, damit besondere Schwankungen

der Körperinnentemperatur trotz extremer Einwirkungen von

außen vermieden werden. Die Regulatoren der Abgabe bestehen

ihrem Effekt nach in Strahlung und Leitung. Die erstere ge

schieht von der Körperoberfläche aus und wird durch die äußere

Haut mit ihrem ‘Blutreichtum bedingt; die Leitung der Wärme

an kältere Stoffe erfolgt auf verschiedene Weise, so 1. durch

direkte Wärmeleitung an die kältere Luft, welche die Körper

oberfläche umgibt; 2. durch Erwärmung der in der Lunge

anfhältlichen Luft; durch Erwärmung der im Verdauungs

schlauch sich aufhaltenden Stoffe; 4. durch gesteigerte

Wasserverdunstung in den Lungen und auf der äußeren

Haut.

Von speziellen regulatorischen Vorgängen zur Abgabe der

Wärme seien hier kurz genannt: die Hyperämie der Haut,

stärkere Herzarbeit (nur das Blut schneller kreisen und ah

kühlen zu lassen), Hyperitmie der Lunge und der Respirations

schleimhäute (im Vergleich zur äußeren Körperoberfläche bildet

das Atmungssystem sozusagen die innere Körperoberfläche), Er

höhung der Atmungsfrequenz (damit in der Zeiteinheit mehr

kühlende Luft aufgenommen und erwärmte Luft unter Ver

dunstung von Wasser ausgegeben werden kann), lebhafter

Sclnveißausbruch usw. Die genannten Regulatoren stehen durch

Vermittlung des Nervensystems mit einander in funktionellem

Zusammenhang in der Weise, daß bei ungenügender Tätigkeit

des einen Organsystems ein anderes stellvertretend in Tätigkeit

tritt, so steigert z. B. D_vspnoe die Hyperämie der Haut und

damit die Wärmeabgabe durch letztere — eine Tatsache, auf

welche schon Heidenhain und Fränkel hingewiesen haben.

Wenn ich vorhin von der gleichmäßigen Verteilung der

Wärme im Körper gesprochen habe, so ist diese Behauptung

nur mit der Einschränkung zu verstehen, daß Differenzen zwar

vorkommen, daß sie aber nicht große zu nennen sind. Solche

Temperaturunterschiede finden sich nicht nur in den an der

Körperperipherie gelegenen Teilen (Mund- und Nasenhöhle,

Vagina, Rektum usw.)‚ sondern auch im Blute. Von letzterem

ist nach Claude Bernard, Berger, v. Liebig u. a. m. nach

gewiesen, daß das im Körperinnern befindliche venöse Blut

wärmer ist, als das ebenda aufhältliche arterielle Blut, in den

äußeren Körperteilen ist aber das Verhältnis umgekehrt, denn

 

daselbst gibt das venöse Blut infolge seines langsamen Stromes

sehr viel Wärme ab. Das Blut des rechten (venösen) Herzens

ist, wie C1. Bernard bereits angegeben hat, um 0,20 C höher

als das des linken, es leitet diesen Wärmeüberschuß beim

Passieren der Lunge an die Luft und durch Verdunstung ab.

Ob übrigens diese Behauptung zu Recht besteht, darüber herrschen

noch heute unter den Physiologen Meinungsverschiedenheiten.

Bekanntlich nennen wir das zahlenmäßig dargestellte Ver

hältnis der Wärmeproduktion zur Konsumption Würmebilanz.

Es sind nun von verschiedenen Autoren (z. B. Helmholtz,

Dulong, Frankland, Munk usw.) solche Bilanzen aufgestellt

worden. Prüfen wir die daselbst unter der Wärmeausgabe

rubrizierten Posten, so finden wir — was uns bei Abhandlung

unseres Thema wohl am meisten interessieren dürfte —, daß

an die zu erwärmende Atmungsluft 2,6—3,5 °/„ und zur Wasser

verdunstung in den Lungen 7,2*14.7 °/„ der Uesamtwärme ab

gegeben werden, mit anderen Worten: durch die Tätigkeit

der gesunden, mit normalen Zirkulationsverhältnissen

versehenen Lunge wird im Minimum ungefähr der

zehnte, im Maximum ungefähr der fünfte Teil der

gesamten Wärmeabgabe bewirkt.

Bekanntlich ist ein Hauptproduzent der tierischen Wärme

die Muskelbewegung. Je intensiver die letztere ist, desto höher

steigt die Innenwärme. Ein Schnellänfer erreicht in der Regel

eine Temperatur‘ von 40" C, ein mit Gepäck ausgerüsteter

Infanterist nach starken lilärschen eine noch höhere Wärme.

Ebenso verhalten sich auch die Tiere. Es ist klar ersichtlich,

daß eine so gesteigerte Würmeproduktion bei normaler, nicht

vermehrter Wärmeabgabe eine Aufspeicherung der Wärme

nach sich ziehen nniß.‚-‘Sind- nun- alle natürlichen-Regulatoren

intakt, so wird zwingenderweise nach Beendigung der Muskel

tätigkeit — in unserem Falle: der Trabbewegung des Pferdes —

eine erhöhte Wärmeabgabe eintreten müssen, die nach einer

gewissen Zeit das ursprüngliche Temperatur-Gleichmaß wieder

herstellt. Ist jedoch einer der wichtigeren Regulatoren nicht

genügend funktionstüchtig, so werden einerseits die anderen

Regulatoren vikariierend einspringen müssen (z. B. die Haut

durch vermehrtes Schwitzen) und ferner wird eine längere Zeit

dauer erforderlich sein, um die Eigenwärme des betreffenden

Organismus aufs normale Maß zu vermindern.

Das soeben erwähnte ungenügende Funktionieren

von Wärmere gulatoren finden wir unstreitig bei der

Dämpfigkeit des Pferdes. Dieser letztere Kollektivbegrifl‘

umfaßt Erkrankungen des Herzens und der Lungen; beide

Organe sind gewöhnlich, wie dargelegt, in hervorragender Weise

für die Verteilung und Abgabe der Wärme mittätig. Bei

chronischen Krankheiten der Lunge, wie sie sich als alveoläres

Emphysem oder als Induration im allgemeinen kennzeichnen,

ist eine verzögerte Wärmeabgabe die unausbleibliche Folge.

Das Emphysem bedingt durch den Verlust der Gewebe

elastizität einen ungenügenden Wechsel der in der Lunge be

findlichen Luft und unzureichende Wasserverdunstung (vielleicht

liefern auch die starken Kontraktionen der Zwischenrippen und

Bauchmuskeln einen Wärmeüberschuß); bei Induration haben

wir es mit einer verkleinerten Respirationsoberflltche zu tuen,

welche in der Zeiteinheit nicht so viel Luft austauschen und

Wasser verdunsten lassen kann als eine respiratorische Ober

fläche von normalem Umfang. Ähnlich liegen die Verhältnisse

bei dem pathologisch veränderten Herzen. Entweder bedingt
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dasselbe durch chronische Stauung Lungeninduration mit den

beschriebenen Folgen oder es hat an Triebkrat‘t verloren und

kann daher in der Zeiteinheit nicht genügend große Blutmengen

in der Haut und Lunge zur Abkühlung gelangen lassen. Unter

Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte können wir unschwer

auf die Hauptfrage: ist beim dämpfigen Pferd die Körper

bewegung von Einfluß auf das Verhalten der Körper

temperatur? eine Antwort, und zwar in bejahendem Sinne geben.

Nun gilt es weiter festzustellen, ob das Verhalten der

Körpertemperatur ein derartig typisches ist, daß es

zur Sicherung der Diagnose: Dämpfigkeit benutzt

werden kann? Über die Beantwortungsmöglichkeit dieser

Frage habe ich nun folgendes zu berichten.

Um zu einem bestimmten Resultat zu gelangen, habe ich

in den letzten zehn Monaten diesbezügliche Untersuchungen an

gestellt. An Material hatte ich gerade keinen Überfluß, denn

ich benutzte zur Beobachtung nur solche Pferde, welche der

medizinischen Klinik zur Untersuchung auf Dämpfigkeit zu

geführt wurden. Die an mehr oder minder erheblichen Krank

heiten leidenden und deshalb zur Behandlung eingestellten

Pferde ließ ich außerhalb des Rahmens meiner Betrachtungen.

Die Bewegungsprobe wurde in der Regel vormittags zwischen

9 und 11 Uhr vorgenommen, gewöhnlich diente hierzu das

Longieren; ausnahmsweise wurden die Tiere im Wagen gefahren.

Nachdem bereits das betreffende Objekt am Nachmittag zuvor

auf sein Allgemeinbefinden und am Vormittag des Bewegungs

tages auf sein sonstiges klinisches Verhalten untersucht worden

war, wurde möglichst kurz vor der Bewegung die Temperatur

im Rektum gemessen.

langte auch bei den~ spätereuMessnngen am gleichen. Tier in

Anwendung. Bei ein und demselben Tier mit ver

schiedenen Thermometern zu messen, halte ich nach

den gemachten Erfahrungen für bedenklich; Differenzen

um einige Zehntel könnten sonst gar leicht das Resultat unklar

gestalten. Sodann nahmen wir unmittelbar im Anschluß an die

Körperbewegung (30 Minuten Trab mit kurzer Unterbrechung

alle fünf Minuten zur Feststellung der Zahl der Atemzüge)

die Körpertemperatur auf. Weiterhin wurde auch die Tempe

ratur im freien und. im Stall kontrolliert, ein nennenswerter

Einfluß auf das Untersuchungsresultat konnte aber hiervon nicht

ermittelt werden, trotz der manchmal großen Differenzen der

Temperaturen im freien (von 60 Kälte bis 22°R im Schatten).

Im ganzen verfüge ich zurzeit über 27 Untersuchungen von

Pferden, welche nicht dämpfig waren, und über neun von Pferden,

die an Dämpligkeit litten. Die Resultate sind in den beiden

Tabellen I und II (s. S. 826 und 827) zusammengestellt.

Deutlicher als dies aus der gegebenen Übersicht möglich

ist, dürfte sich das Temperaturverhalten kennzeichnen lassen,

wenn ich Ihnen, meine Herren, einige der prägnantesten Bei

spiele fiir und wider die Benützungsmöglichkeit der Temperatur

als diagnostisches Hilfsmittel hier vor Augen führe:

Zunächst also das Beobachtungsergebnis zweier gesunder

Pferde:

Nr. 2, braune Stute, 12 Jahre,

vor der Bewegung 37,8 T.

nach der Bewegung 40,4

39,3 nach 15 Min. Ruhe

38,8 „ 30 „ „

37,8 „ 2 Std. „

Das hierzu benutzte Thermometer ge

 

Urteil: Trotz der Höhe des Anstieges (2,60 C über der

ursprünglichen Temperatur) ist in zwei Stunden der Abfall ein

vollkommener.

Nr. 25, brauner Wallach, 6 Jahre,

vor der Bewegung 37,7 T.

nach der Bewegung 40,4

39,5 nach 15 Min. Ruhe

38,6 „ 30 „ „

38,3 „ 45 „ „

38,0 „ 60 „ „

37,7 „ 2 Std. „

Urteil: Der Anstieg beträgt 2,70 C, der Abfall ist in zwei

Stunden bewirkt.

Weiterhin gestatte ich mir als Beispiel zwei dämpfige

Pferde hier anzufiihren:

Nr. 3, braune Stute, 7 Jahre,

vor der Bewegung 37,8 T.

nach der Bewegung 39,3

39,3 nach 15 Min. Ruhe

39‚3 „ 30 „ ‚

38,2 „ 2 Std. ‚.

38,3 „ 3 Std. „

Beurteilung: Obwohl der Anstieg gering ist (1,50 C), zeigt

sich nach Ablauf von 30 Minuten noch kein Abfall; nach zwei

Stunden ist eine Temperatur vorhanden, welche noch vier

Zehntel über der ursprünglichen steht, eine weitere Stunde

später ist dieselbe sogar um fünf Zehntel höher.

Nr. 7, Schimmel-Wallach, 14 Jahre,

vor der Bewegung 37,4 T.

nach der Bewegung 39,4

39,4 nach 15 Min. Ruhe

39,2 „ 30 „ ‘

39,2 „ 45 „ .‚~

„ 60 „ „39,1

38,9 „ 90 „ „

33,4 „ 2 Std. „

Urteil: Die Differenz beträgt 2,0° C. Innerhalb 60 Minuten

erfolgt ein Abstieg von nur drei Zehnteln, nach zwei Stunden

ist die Temperatur noch um ein Grad, nach drei Stunden um

acht Zehntel von der ursprünglichen entfernt.

Auch mit Hilfe von Kurven läßt sich das Verhalten der

Temperatur des dämpfigeu zur Temperatur des nichtdämpfigen

Pferdes ersichtlich machen. Ich erlaube mir daher, zwei der

artige Kurven hier zur Ansicht zu bringen.

Nun möchte ich ferner zwei Untersuchuugsobjekte heraus

greifen, welche scheinbar dem oben geschilderten Wärme

typus nicht entsprechen.

Nr. 3, Rapp—Wallach, 51/2 Jahre,

vor der Bewegung 37,9 T.

nach der Bewegung 40,3

39,8 nach 15 Min. Ruhe

39,2 30 „ ‚.

38,1 „ 90 „ ‚.

38,1 „ 2 Std. ,.

38,2 „ 3 „ „

Urteil: Der Anstieg ist sehr hoch (2,4° C‘), der Abstieg

erfolgt allmählich, nach 2 Stunden noch 2 Zehntel und nach

3 Stunden 3 Zehntel von der ursprünglichen Temperatur ent

fernt. Dennoch ist das Pferd nicht dämpfig. Die Erklärung
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Tabelle l: Untersuchungen von Pferden, welche nicht mit Dämpi‘igkeit behaftet sind.
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1 Rgpp.Wallgch 5 40 12 .'18‚0 39,7 l 317,0 88,5 1 88,3 1 82 ' 15 Min. ist an akutem Katarrh der Luft»

, | , , wage elkraukt und zeigt in der

l l ‘ ' Bewegung ex- und lnspiratorisches

l l ‘ 1 Stenosengeräusch.

2 Braune Stute 12 42 , 11*12I 37,8 40,4 99,3 \ 98.8 \ . 87,8 70 15 Min. Akuter Nasenkutarrh mit Stenosen

\ ‚ l gerlinsch.

3 Rapp-Wnllnch sl/2 86 ‘ 20 l 37,9 40,3 39,81 39,2, l se,x es,1 nach 108 ‘Völlige Be- Leide! an Druse mit Störung des

\ , , 1 3 Stunden ‘ rnhlgung Allgemeinbeflndens.

' 392 tritt nicht

i l ‘, ‘ ‚ ‘ ein

4 Brauner Wallach 8 40 ‘ 24—28 38,0 89,5 88.8 l 88,4 . ' ‘ . 88,4 . 80 l 25 Min. Ist an ukntem Katarrh der oberen

‘ l l | Luftwege erkrankt.

6 Schimmel-Wallach 9 36 l 20 87,8 39,8 88,9 ‘ 38,4 . 98,0 . 08 Nach Loidet an Kehlkopf;rfelfon.

‘ i l 80 Min. noch

l 1 , keine Be

! l l ruhlgung

6 Brauner Wallach 15 82 l 21 ‚ 87,9 88,6 38.4l 88,2 l ,| . nach 61 dalgl. Akute kntnrrhnlische Laryngitis mit

l , ' 4 Stunden ln- und exsplrstorischer Dyspnoe.

\ l l l l 88,2 Wirdf10 Tage später als geheilt

' . vorge tihrt.
l7 Schimmel-Wallach 7 30 ' 17 I 381 398 95 I l ‚ 2 90 M’ .

1. Untersuchung , l ’ a ' l 88,1 4 ‚ m Leidet an stnrh;m akuten Katarrh

s Derselbe; 2. Untersuchung 7 es 16 ss‚s 39,5 s9,4 l 3s,9 . es so Min. d" °"°'°“ L“ m'a"

(24 Stunden später) ,

l
9 Brauner \Vnlinch 9*10 42 17 1 97,6 887 38,7 58,2 l 37,7 . 56 l‘ 20 Min. Mit Kohlkopl'pl'eil'on bnhnftet.

10 Brauner Wallach 7 42 14 88,0 39,2 88,8i 88,4; 88,0 . 68 15 Min. Akuter Katarrh der oberen Luft

l , , Wege.

11 Braune Stute 12 34 20—21, 37,9 39,6 89,5 88,9 l 38,7 58,3 . 72 10 Min. Katarrh der oberen Luftwege. Sehr

| l l schrille Gflwltterluft. Stull

] l , tcmpera'nr 18,5° R.

12 Braune Stute 5 36 14 38,2 39.9 89,1 38,8 . i l . 88,2 . 82 15 Min.

13 Schimmel-\Valllch 9 42 ' 13 , 38,4 40,1 39,6 . 39,0 [ ‘[ . 38.4 . 36 ' 15 Min.

14 Schimmel-Stute 5 39 16 ! 37,9 40,4 89,3 l . ! ‘ j 98,1 37,9 128 45 Min. Außentemperatur im Schatten 19°1t.

l 1 l Die Bewegung erfolgt in der Sonne.

, Lebhuftes Temperament.

15 Braune Stute 16 40 9 ‘ 87,5 89,3 89,1 l . . 37,7 . 62 l 15 Min.

10 Fuchs-Wallach 8 212 20 \ 88,0 89,6 89,0 l ' 38,0 . 80 l 10 Min.

17 Braune Stute 5 n; 15 38,1 se‚r ss‚s . , l l as‚o . so ‘ 20 Min.

18 Brauner Wallach 6 40 22 i 88.0 89,2 89,5 88,2 | . , 88,0 . 80 ‘, 16 Min. Hat vor der Untersuchung an Hugo»

l ‘ ' dlrmkutarrh gelitten; ist leicht er

. l ‘ i ‘ regbnr und schwitzt viel.

19 Fuchs-Wallach 7 44 14.»18, 38,2 39,2 88,7‘ llbt,fill 38,0 100 15 Min. Starkes Schwitzen infolge dichten

l ‚ llaarlrleldes.

20 Braune Stute 8 85 ‘ 15 1 87,0 30,2 38,7 l 884 | 38,0 . 81 25 Min.

21 Braune Stute 10 36 j 15 ' 38.0 30,0 38.6 I 88,4 38,1 . 63 ‘ 20 Min. Ist in der Bewegung sehr träge.

22 Schimmel-Stute 18 10 l 70 37,8 38,6 ~ 38,5 ‘ 35,2 37,5 . 59 ‘ 20 Min. Alqctrfebenes Pferd ohne energische

- | l Körperbewegung.

28 Braune Stute 11 36 l 14 l 37,9 38,1-l 88,0 ‘ 88,3 . , . 38,0 . 52 15 Min.

24 Fuchs-Stute 5 48 18 87,9 39,8 89,2 l 88,8 ‚ . , . 88,2 . 90 25 Min.

25 Brauner Wallach 6 34 12—18 7,7 «10,4 89,5 38,6, 33,8 88,0, . 57,7 . 90 l 15 Min. Gerlnggrndiger akuter Katarrh der

. l oberen Luftwege- sehr lebhaftes
' l l V Temperament 1

so Rapp-Wallach 7 40 l167-15‘ 37,8 39,2 ss,si . ‚ l ss,o . 02 ‘ 15 Min. _

27 Brauner Wallach 8 ‚9 80 i 14 l 37,9 98,9 38,0 r 383 l 57,9 . 60 l 15 Min.

hierfür wird dadurch gegeben,

 

ist, die nach später eingegangenem Bericht ohne Zurücklassung l

von Atemstörung abgeheilt ist.

 

 

 

 

 

daß das Pferd mit Druse behaftet

 

dämptigen Pferden im Alter von 12, 6 und 5 Jahren 40,4“ C,

Nr. 8, Schimmel-Wallach, 8 Jahre,

vor der Bewegung 37,1 T.

nach der Bewegung 39,7

gehen will.

Als höchste infolge der anhaltenden Trabbewegung er

zielte Temperatur fanden sich, und zwar bei drei nicht

38,1

38,1

38,1

38,9 nach 15 Min. Ruhe

„ 90 „ „

v.

71 31/2 w, n

Urteil: Differenz beträgt 2,6“ C. Zuerst schneller Abstieg‚ |

obwohl das Tier klinisch nachweisbar dämpfig ist, aber die |

weitere Abnahme der Temperatur ist verzögert, nach 3'/‚ Stunden l

befindet sich letztere noch 10 C über der ursprünglichen Höhe. l

Die Durchsicht der Tabellen ergibt noch verschiedene inter- {

essante Wahrnehmungen, auf die ich hier des Näheren ein

als niedrigste Temperatur bei zwei ebenfalls nichtdämpfigen

Pferden (15 und 18 Jahre alt, mit schlaffer Bewegungsart)

38,6“ C. Die höchste Durchschnittstemperatur wurde bei

den nichtdämpfigen Pferden mit 39,5, bei den dämpfigen dagegen

mit 39,6 erreicht; ein Zahlenunterschied, der klinisch belanglos ist.

2 Std. ..

77 7‘

 

77 91

ließ 0,70 C bei

Die höchste Differenz zwischen den Temperaturen vor

und nach der Bewegung betrug 2,70 C. Sie fand sich bei

einem sehr nervösen, nichtdämpiigen, 6 jährigen Pferde.

niedrigste Differenz

katarrhalischer Laryngitis mit Stenosen-Dyspnoe leidenden Pferde,

welches nicht dämpfig war, erkennen. Die Höhe der Differenz

richtete sich nicht nach dem Alter des Pferdes.

Ein Pferd von 15 Jahren zeigte 0,70 C

Die

einem an akuter

16 „ „ 1‚8 „

18 ~, „ 1,7 „

18 „ , 0,7
l

77 ‘

l Die Größe des Anstieges bei nichtdämptigen Pferden

l betrug im Durchschnitt 1,6 ° C, bei dämpfigen Pferden 1,9 0 C.
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Tabelle II: Untersuchungen von Pferden, welche mit Dämpfigkeit. behaftet sind.
   

 

 

 

 

 

 

.
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E Bezeichnung des Tieres vexhal,ä‚ncgluzg der Körpertemperatur nach der Bewegung Atmung
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1 Schimmel-Wallach 9 40 16-80 37,8 39,9 39.1 38,8 ‘ 38,8 i 88,3 Nach 64 ‘Beruhigung Leidet In chronischer lnterstitieller

, ; 5 Stunden ist nach Pneumonie mit. riksriierendern

38,3 3 Stunden Emphysem.

l 1 l‘ noch nicht

i \ eingetreten

2 Fuchs-“Wallach 18 88 16 37,8 39.5 39.3 ‘ 38,3 i 87,9 85 Nach Chronisches Lungenemphysem. Gab!

‘ , ‘ 3 Stunden bei der Bewegung sehr träge.

3 Braune Stute 7 87 l 20 87,8 38,8 39,3 39,3 i 38,9 Nach 58 Nach Dlirnptlgkeit infolge chronischer

! 3 Stunden 1 Stunde Bronchitis; außerdem noch mit

, 38,3 noch keine Kehlkopfpt’eii‘en behaftet.

, Beruhigung

-1 Braune Stute 8 38 ‚ 30 37,8 39,2 i 38,2 ‘ 39,1 38,3 38,2 68 Nach Dii1npflgkcit infolge chronischer

{ \ _ ‘ ' 2 Stunden Lungcnlndnration.

l ‘ noch

J , : , 32 Atemzüge

5 Brauner \\'allnch 11 32 18 37,8 39,7 1 119,1 } 39,0 38,8 38,5 60 Nach Lungeninduration und pnrlielles

‘ ‘ 1 Stunde Emphysem.

6 Schimmel-“'allach ‘ 14 82 ‘ 22 ‘ 87,5 39,6 39.6 39.8 89,0 88,7 64 ‘ Nach

l‘ Ume"‘“"h““g Ä, ‘pi! Sm2‘le“ Leide! seit 2 Jahren an Dümpflg

, , l d "°° keit infolge Lungeninduratlon

l \ l .-" Alemluge und pnrtiellenLungenomphysems;

7 Derselbe 14 36 24 37,4 36,4 89,4 39,2 39,2 39.1 38.9 ,' 38,4 Nach 42 i Nach während der Bewegung wird dlln

2. Untersuchung l ' i ‘ ' 3 Stunden { 1 Stunde Maul geöffnet gehalten.

(‘24 Stunden später) _ | i 38,2 ,22 Atemzüge

8 Schimnn-l-Wallnch 8 36 20-24 37,1 39,7 38,9 ‘38,8 88,1 88,1 Nach 68 Nach Chronische Bronchitis mit Lungen

‘ SH, Stunden 1 Stunde indurntlon.

\ 38,1 noch

, ‘ } .30 Atemzüge

9 Braune Stute 12 42 ‘SO—40 87,7 89,9 40,0 , 40,0 40,0 ‘39,9 Nach 54 Nach Chronische Bronchitis mit Lungen

‘ ' 6 Stunden 15 Minuten induration; der Bewegungsprobe

, 39,9 33 Atemzüge. schließt sich eine akute Pleuritis

i an, die nach 4 Tagen wieder ge

heilt ist.

Diese Wahrnehmung steht im Widerspruch zu den Feststellungen

von Richter, während sie die Angaben von Zimmermann

und Sal*) bestätigen. Auf diese Beobachtung ist aber meines

Erachtens gar kein Wert ‘zu legen, denn die Anstiegditferenz

ist ein Zufalligkeitsprodukt, wie meine Tabellen beweisen. In

der ersten finden wir unter den 27 Anfangstemperaturen nicht

dämpfiger nur achtmal Temperaturen zwischen 37,0 und 37,8,

in Tabelle II dagegen sämtliche neun dämpfige Pferde; folglich

müssen letztere höhere Difi‘ereuzen erkennen lassen.

Hinsichtlich des Abstiege s d er Temp eratur konnten

folgende Wahrnehmungen gemacht werden:

Die ursprüngliche Temperatur wurde bei zwölf nicht

dämptigen Pferden nach zwei '_Stunden wieder erreicht: die

übrigen Tiere derselben Kategorie benötigten eine längere Zeit

hierzu. Auch dieses, den Angaben Richters nicht ganz ent

sprechende Verhalten diirfte wenig bedeutungsvoll sein. Die

zur Untersuchung gelangenden Pferde wurden sämtlich vor

mittags untersucht; die Temperaturaufnahme erstreckte sich bis

zur Mittagsfiitterung, die Beruhigung der Tiere wurde nicht

im freien, sondern im verhältnismäßig warmen Stall abgewartet,

so daß also ein Hochbleiben der Temperatur um einige Zehntel

Grad den physiologischen Erfahrungen nicht widerspricht.

Von den dämpfigen Pferden erreichte in zwei

Stunden keines die ursprüngliche Wärme; die geringste

Differenz betrug ‘/,„, die höchste sogar, wenn ich von Fall 9

' absehe, bei dem sich der Bewegungsprobe eine akute Pleuritis

anschloß, 1,2“C, im Durchschnitt O,8°C. Es brauchten also

die dämpiigen Pferde bedeutend längere Zeit zur Abgabe des

Wärmeüberschusses als die nicht dämpfigen.

*) Zimmermann und Sal, Die Veränderungen der Tempe

ratur usw. bei gesunden und dämpfigen Pferden während der Arbeit.

Deutsche Zeitschr. f. Ticrmedizin, Band ‘.21.

 
Interessant ist es nun, den Abfall der Temperatur in

der ersten Zeit der Beruhigung zu beobachten:

a) Gesunde, nichtdämptige Pferde zeigten durchschnitt

lich nach 15 Minuten 0,5, nach 30 Minuten 0‚4°C

Abfall;

b) nichtdämpfige, mit akuten Erkrankungen der Atmungs

organe behaftete Pferde zeigten nach 15 Minuten 0,5,

nach 30 Minuten 0,45u C Abstieg;

c) dämpfige Pferde zeigten nach 15 Minuten nur

0,26 und nach 30 Minuten nur 0,180 C Ab

minderung der Temperatur.

Die Zeitdauer der Beruhigung der Atmung gesunder

nichtdämpfiger Pferde scheint in einem gewissen Zusammen

hang mit dem Sinken der Körperwärme zu stehen, denn

bei den meisten Pferden der genannten Kategorie befand sich

die Temperatur nach 30 Minuten, also zu einem Zeitpunkt, an

welchem die Zahl der Atemzüge wieder normal war, zwischen

38,0 und 38,9 " C.

Meine Herren! Lassen sie ‘mich nun das Fazit der von

mir vorgetragenen Beobachtungen ziehen. wobei ich nochmals

betonen will, daß das mir zur Verfügung gestandene Material

zu klein und darum vielleicht nicht genügend überzeugend sein

dürfte (vor allem fehlen mir Fälle von echter Herzdämpfigkeit).

Wir haben gesehen, daß mit lebhafter Körperbewegung die Er

zeugung von Wärme verbunden ist, und daß der so erzielte

Wärmeüberschuß in einer gewissen Zeit wieder abgegeben wird.

Voraussetzung hierzu ist, daß die von der Natur mit der

Regulierung der Temperatur betrauten Organe auch wirklich

funktionstüchtig sind. Die den Gewährmangel der sog. Dämpfig

keit veranlassenden Erkrankungen der Lunge oder des Herzens

sind besonders geeignet, den Wärmegehalt des Körpers abnorm

zu gestalten. Es empfiehlt sich daher die Prüfung des "er

haltens der Temperatur nach beendeter Bewegungsprobe vor



828 BERLINER TIERÄRZTLICHE WOCHENSCHRIFT. N0. 46.
 

Figur A.

a b c d e f g h 1 k l m n 0

g h

Figur B.

 
Kurve eines nicht dämpfiyen Pferdes und zuw- ‘in Figur

  

Karre eines dämp/igen Pferdes und zum‘ in Figur A des

zunehmen, damit die Wirkungsweise einer etwaigen Atem

beschwerde sich deutlicher kundgibt. Die Höhe des Temperatur

anstieges ist von der Energie der Körperbewegung abhängig;

Pferde mit stark ausgebildeter Atembeschwerde und lässigem

Traben erreichen daher nicht dieselbe hohe Körperwärme wie

Pferde mit starker Muskelarbeit.

Ein über zwei Stunden hinaus sich verzögerndes

Sinken der durch die Bewegung gesteigerten Tempe

‘ sonstige klinische Erscheinungen fehlen.

ratur muß in Verbindung mit sonstigen klinischen Er- ‘,

scheinungen immer Verdacht auf Vorhandensein einer

wirklichenAtembeschwerde erwecken, derinsbesondere

eine Stärkung dann erfährt, wenn die Temperatur

30 Minuten nach beendeter Bewegung sich noch über

38,9 befindet. Pferde mit akuten Erkrankungen der Re

spirationsorgane erreichen zwar auch in zwei Stunden die

ursprüngliche Temperatur nicht völlig, aber sie lassen ge

wöhnlich zu Anfang ein ziemlich schnelles Sinken der Tempe

ratur erkennen.

Bestimmte Zahlenwerte als Grenzen für die Diagnosen: ‘

„gesund, akut erkrankt, dämpfig“, aufzustellen, ist unmöglich.

Ein derartiger Versuch bzw. Vorschlag würde auch höchst be

denklich sein, da er zur Vernachlässigung der klinischen Unter

suchung führen könnte.

Die Prüfung der Temperatur erleichtert ferner die Be- .

urteilung von Pferden, welche innerhalb der gesetz

lichen Gcwährfrist an akuten Erkrankungen der At

mungsorgane leiden. Verhält sich bei der Bewegungsprobe ‘

Ihre l(ärperwitrme wie die gesunder Pferde, so ist ein Ver- ,

Temperatur

a vor der Bewegung

b gleich nachher

c nach 15 Minuten

d „ 30 „

45

60

75

90

105

120

180

OH""'?N"*G

11:11:‘!

  

A des Pferdes Nr. 25, in Figur B desgl. Nr. 2 der Tabelle I.

Pferdes Nr. 7, in Figur B desgl. 'r. 3 der Tabelle II.

dacht auf‘ gleichzeitiges Vorhandensein von Dämpfigkeit aus

zuschließen.

Endlich sei noch einer Kategorie von Pferden hier Er

wähnung getan, deren Begutachtung mitunter ziemliche Schwierig

keiten bereitet, das sind jene Tiere, welche eine bedeutende

Atemfrequeuz mit Schweißausbruch erkennen lassen, während

Die Atmung selbst

geschieht trotz starker Beschleunigung nur oberflächlich, es

kann also hier, wie auch Ellenberger*) schon besonders

betont hat, von einer Atcmbeschwerde gar keine Rede sein.

Nach Froehners**) Ausführungen ist nun allerdings als Atem

beschwerde im Sinne der Kaiserlichen Verordnung auch die bis

und über 100 erhöhte Atemfrequeuz H selbst wenn klinische

Erscheinungen fehlen — zu beurteilen, während Malkmus***)

die wohl von den meisten Praktikern ebenfalls gehegte Ansicht

vertritt, daß zum Begriff „Atembeschwerde“ doch mehr, vor

allem ein wirkliches klinisches Bild gehört, denn sonst kann

eben nicht der Beweis für das Bestehen einer Lungen- oder

Herzerkraukung erbracht werden. Gerade für solche Fälle

möchte ich die genaue Untersuchung und Prüfung der Tempe

ratur empfehlen, da sie geeignet erscheint, die Entscheidung

des Sachverständigen zu erleichtern. In dieser Hinsicht ge

statte ich mir, Ihnen noch kurz ein Beispiel anzufiihren:

Ein frisch angekauftes, (Sjähriges Pferd zeigte bei seiner

Untersuchung nur geringgradigen Katarrh der oberen Luftwege,

sonst aber keinerlei Veränderungen.

*) Ellenbergcr, Vergleichende Physiologie.

**) Froehner, Gerichtliche Tierheilkunde.

***) Malkmus, Gerichtliche Tierheilkunde.
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1. Untersuchung: vor der Bewegung 12 R., 36 P., 37,7 T.

In der Bewegung (30 Minuten an der Longe)

steigert sich die Atmung auf 96, Puls auf 76,

T. direkt im Anschluß 40,4

nach 15 Minuten 39,5

‚. 30 „ 38,6

„ 45 ~, 38,3

„ 120 ,. 37,8

Beruhigung der Atmung in 15 Minuten.

2. Untersuchung (24 Stunden später): vor der Be

wegung 14 R., 34 P., 37,9 T.

In der Bewegung (45 Minuten im Wagen) steigert

sich die Atmung auf 106, profuser Schweißausbruch,

Atmung oberflächlich mit zitternden Flanken aus

geführt, Nasenlöcher stark erweitert, Puls 82,

Temperatur direkt im Anschluß 40,3

nach 15 Minuten 39,6

„ 30 „ 38,5

Beruhigung der Atmung schleppend, nach 40 Minuten 18,

nach 45 Minuten 15 Atemzüge.

Beurteilung: nach dem Resultat der 2. Untersuchung könnte

man, wie auch ein Kollege es bereits getan hatte, schließen,

daß Dämpfigkeit vorliege. Nach dem Ergebnis der 1. Unter

suchung und unter Berücksichtigung des Verhaltens der Tem

peratur muß das Bestehen von Dämpfigkeit verneint werden.

Die Erklärung des vermeintlichen Widerspruches wird unschwer

gefunden: es handelte sich im vorliegenden Fall um ein voll

jähriges, kräftiges Pferd mit viel Aktion und außerordentlich

leicht erregbarem Temperament.

M. H. Ich bin am Schlusse meiner Ausführungen angelangt.

Dieselben sollen lediglich dazu dienen, auf dem besprochenen

Gebiete weitere Untersuchungen anzuregen, vielleicht bestätigen

dann letztere meine heute hier zum Ausdruck gebrachte Ansicht.

Referate

Hepatitis acuta beim Pferde.

Von F. Lipa-Delnice, König]. Veterinär.

(l‘ierürztl. Zentralbiatt 1907, Nr. 18.)

L. bringt einen Beitrag zur Symptomatologie der Hepatitis

acuta beim Pferde. Ein Pferd war beim Durchgehen gegen

einen Baum gerannt und gestürzt. Am nächsten Morgen zeigte

es leichte Unruheerscheinungen und Empfindlichkeit in der linken

Bauchgegend, besonders hinter den Rippen. Die Peristaltik war

gering. Bald steigerten sich die Unruheerscheinungen zu Kolik

anfällen und am Abend war die Temperatur auf 40° C ge

stiegen. Der Puls betrug 70 Schläge pro Minute und blieb

stets klein und hart. Der Urin war gelblich und roch stark.

Trotz Morphium- und Opiumbehandlung ließen die Kolik

erscheinungen in der nächsten Nacht nicht nach und am nächsten

Morgen war der Patient in Schweiß gebadet, lag matt am Boden,

atmete oberflächlich, die sichtbaren Schleimhäute waren gelblich

verfärbt. Der Kot mußte manuell entfernt werden, wobei der

Patient stöhnte. Die Temperatur stand auf 41° C. Gegen

Abend sank die Temperatur auf 380 C und es stellte sich

Apathie und Somuolenz ein. Die Spannung der Bauchwand ließ

nach, und es trat in der Gegend der letzten Rippen eine öde

matöse Schwellung ein. Die sichtbaren Schleimhtiute verfärbten

sich orangegelb. Am nächsten Morgen starb das Pferd.

 

Bei der Sektion ergoß sich aus der Bauchhöhle eine größere

Menge einer braunroten, mit Blutgerinnseln untermischten Flüssig

keit. Die Leber ist stark vergrößert, Ränder abgestumpft,

stellenweise braungelb, am linken Lappen dunkelschwarz. An

derselben Seite der Leber, und zwar an ihrer konvexen Fläche

findet sich vom lateralen Rande bis zum unteren Rande ein

blutigroter Streifen. Die Serosa ist dort stellenweise abgehoben

und gegen den unteren Rand zu _durchgerissen. Die Rißränder

sind mit Blutgerinnseln besetzt. Das etwas hervorgequollene

Leberparenchym ist mit einigen hämorrhagischen Infarkten durch

setzt, stellenweise blutig infiltriert. Das Parenchym der ganzen

Leber ist mürbe, sehr durchfenchtet, stellenweise in einen dunkel

blutigen Brei verwandelt. Die Gallengänge sind leer. Weiter

fanden sich die Erscheinungen der diffusen Peritonitis.

Die Lebensgefahr bei einer akuten Hepatitis besteht nach

L.s Ansicht in dem Umstande, daß die einzelnen Leberazini

beim Pferde nur locker verbunden sind und daß demgemäß das

Ansammeln der Entzündungsprodukte im interazinösen Gewebe

leicht vor sich gehen kann. Dadurch, daß die Leberazini aus

einandergerissen werden, kommt es zur Zerstörung der Gallen

kapillaren. Die Galle fließt nun ziellos ab, wird resorbiert,

gelangt ins Blut und führt zum Ikterus. Andererseits entsteht

durch die übermäßige Spannung der Leberkapsel eine enorme

Blutstauung in der Pfortader und den in diese einmündenden

Darmvenen. Dadurch erklären sich auch die Kolikschmerzen.

Durch die starke Anschwellung der Leber verringert sich

und applaniert sich die am oberen Ende der Leber befindliche

Hohlvenen-Rinne, wodurch die Vena cava inferior stark kom

primiert wird, mit der Folge einer Stauung der meisten Venen

des Hinterleibes, was sich im Wanken und allgemeiner Schwäche

der Nachhand kundgibt. Ein schnelles Übergreifen der Entzündung

auf die Nachbarorgane Nieren und Milz beschleunigt nur den

letalen Ausgang der Krankheit. Rdr.

Ein Beitrag zur normalen Temperatur des Rindes.

Von Oberveteriniir Kettner.

(Zeitschrift f. Veterlniirlr. 1907, S. 328.)

Infolge von Tuberkulinimpfungen an 824 Rindern (Hol

ländern, Simmenthalern und silbergrauen Schweizern) sammelte K.

ein Material von 1648 Temperaturen. Die Stallungen, in denen

die Tiere während des größten Teils des Jahres sich aufhielten,

waren meist neu gebaut, hell, geräumig und gut ventiliert. Die

Messungen erfolgten im August bei verhältnismäßig hoher Außen

temperatur; die Normalthermometer wurden stets 5 Minuten im

Rektum belassen. K. zeichnete vor den Tuberkulinisationen

zwei Temperaturen auf, mittags und abends, so daß leider die

Morgentemperatur nicht zum Vergleiche herangezogen werden

konnte. — Tabellen führen das Nähere aus. — Die Schluß

folgerungen sind folgende:

1. DiaTemperaturbasis nicht reagierender und

reagierender Tiere ist gleich groß.

2. Mit Berücksichtigung von geringen Temperatursteige

rungen gegen den Abend hin betrügt nach den Tabellen die

normale Temperatur über 1 Jahr alter Tiere meist

38,5 bis 39,4 C. Daneben werden die Temperaturen abwärts

bis 38,0 und aufwärts bis 40,1 C beobachtet; letztere sind als

physiologisch zu betrachten, wenn sich Kraukheitserscheinungen

nicht nachweisen lassen.

3. Bei unter 1 Jahr alten Tieren werden ge

wöhnlich Temperaturen von 39,1 bis 39,7 C gefunden,
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wenn man die abendliche Temperatursteigerung einrechnet, doch

schwankt die innere Körperwärme in den Grenzen von 38,5 bis

40,6 C. Richter.

Enzootic 0phthalmia.

(Enzootische Augenentzündung.)

Von lä‘. J. Dunning-Transvaal.

(The veterinury Record Nr. 98‘3~)

Der Verfasser gibt interessante Aufschlüsse über das Vor

kommen einer ansteckenden Augenkrankheit, die er unter einer

großen, etwa 2000 Stück betragenden Rinderherde in Transvaal

beobachtet hat. Die Herde bestand teils aus eingeborenen,

zum größten Teil aber aus Rindern, die aus Texas importiert

waren. Letztere erkrankten im allgemeinen schwerer und in

größerer Anzahl als das einheimische Vieh, auch wurden die

von ihnen stammenden Kälber leichter von der Krankheit ergriffen.

Die Krankheit war ansteckend und äußerte sich zunächst

in Lichtscheu und Tränenausfluß, wobei das erkrankte Auge

geschlossen gehalten wurde. Bald wurde der Ausfluß eitrig und

es stellte sich in einigen Tagen Trübung der Cornea ein.

Darauf ging die Entzündung zurück oder es stellte sich Ge

schwürsbildung auf der Cornea ein, infolge deren eine Perforation

der Cornea zu befürchten stand. In vielen Fällen blieben nach

der Heilung sternförmige Triibungen an der entzündeten Stelle

zurück.

Bei der Behandlung wurden zunächst kalte Umschläge ver

ordnet und gewöhnliche Augenwaschungen, jedoch erwies sich

diese Methode ‘als unzweckmäßig, bis nach vielen anderen

Versuchen pulverisiertes Alaun als praktisches Spezifikum be

funden wurde. Die Anwendung geschah in der Weise, daß der

Kopf des Tieres auf die Seite gedreht wurde und eine große

Dosis des Alauns mit Daumen und zwei Fingern zwischen die

Lider des nach oben gerichteten kranken Auges gebracht wurde.

In dieser Stellung wurde der Kopf noch ungefähr eine halbe

Minute festgehalten und dann losgelassen.

Diese Behandlungsweise zeigte sich so wirksam, daß in

allen, selbst schwereren Fällen, nur eine Applikation nötig war.

Seitdem hat der Verfasser auch bei traumatischer Ophthalmia

gepulvertes trockenes Alaun mit sehr gutem Erfolg angewandt.

Tr.

Mitteilungen aus der Praxis.

Von Distriktstierarzt Ed. Kränzle-Aindling.

(Wochenschrift für Tierheilkunde und Viehzucht. 51. Jhrg., Nr. 31.)

Von den vom Verfasser beschriebenen Fällen mögen folgende

hier erwähnt werden:

Ein aus Miesbach zur Zucht angekaufter Bulle erkrankte

an einer fieberhaften, äußerst schmerzhaften, linksseitigen Orchitis,

als deren Ursache Quetschung beschuldigt wurde. Trotz aller

möglichen Maßnahmen besserte sich der Zustand nicht, es ge

sellte sich eine starke Periorchitis hinzu. Da nunmehr auch

Husten zeitweise auftrat, so wurde die Diagnose auf Hoden

tub erkulos e gestellt und die Kastration linkerseits vorgenommen.

Das Ausschälen des erkrankten Hodens gestaltete sich wegen

der starken Zunahme der bindegewebigen Hüllen sehr schwierig.

Das Tier erholte sich nach der Operation sehr rasch. Die

mikroskopische Untersuchung des exstirpierten Organs ergab

Tuberkulose.

 

Ein Amorphus wurde von einem Rinde, nachdem eine

normal entwickelte, lebende Frucht geboren worden war, ausge

stoßen.

l

Das Gebilde, sicherlich das Rudiment eines zweiten l

 

Fötus, bestand aus Fettgewebe und Haut; sein Gewicht betrug

ca. 30 Pfund.

Völlige Heilung einer tiefen Zungenwunde bei einem

Rinde erzielte Kränzle durch Nähen mit Katgut, obwohl die

Abtrennung der Spitze vom Zungenkörper eine so intensive

gewesen war, daß nur eine dünne Muskelspange das gänzliche

Abfallen der Spitze verhindert hatte.

Generalisierte Lymphadenie beim Schwein fand

Kränzle gelegentlich der Fleischbeschau. Aus dem Vorbericht

ließ sich entnehmen, daß das betrefl'ende Tier zwar immer ein

träges Benehmen gezeigt, eigentliche Krankheitssymptome

(Versagen der Futtemufnahme) aber erst 3 Tage vor der

Schlachtung bekundet habe.

Bei einem Pferde, welches ca. 3 Jahre lang einen Tracheotubus

trug, mußte wegen plötzlicher Atemnot die Kanüle entfernt

werden. In der Umgebung der Operationsstelle fanden sich drei

ziemlich große Luftröhrenpolypen, welche exstirpiert wurden

und bei ihrer mikroskopischen Untersuchung auch Knorpelgewebe

zeigten.

Durch rektale Exploration ermittelte Verfasser bei einem

an schwerer Druse erkrankt gewesenen und nunmehr an völliger

Inappetenz mit Abmagerung leidenden Fohlen eine ungefähr

gänseeigroße rundliche Geschwulst, welche in der Mitte der

Bauchhöhle einem Darmteil aufsaß. Die mehrwöchentliche Be

handlung mit Jodkalilösung bewirkte bedeutende Abnahme der

Geschwulst und Gesundung des Tieres. Der Tumor, welcher

von einer Lymphdrüse ausgegangen sein dürfte, ist nunmehr

gänzlich verschwunden. J. Schmidt.

Beitrag zur Frage.der desinflzierendenWirkung des

Lichtes. Sein Einfluß auf tierpathogene Erreger.

Von Dr. Neumark.

I.-D. Verlag Richard Schoetz, Berlin.

Die vorstehende Arbeit ist im Hygienischen Institut der

Berliner Tierärztlichen Hochschule auf Anregung des Geheim

rats Ostertag entstanden. Vorher bestanden hinsichtlich der

Beeinflussung von Tierseuchen-Erregern durch das natürliche

Licht, Sonnen- und zerstreute Tageslicht a) über Milzbrandbazillen

und Rotlaufkeime gewisse Widersprüche, und b) die Angaben über

.‚.Schweinepestbazillen“ und Schweineseuche-Erreger waren nur

von je einem Autor gemacht. Aus den Schlußfolgerungen des

Verfassers ist das Nachfolgende wegen seiner praktischen Be

deutung besonders hervorzuheben: Einzelheiten sind im

Original nachzulesen — Das direkte Sonnenlicht besitzt eine

gewaltige desinfizierende Kraft. Auch das zerstreute Tageslicht

übt einen bakteriziden Einfluß aus, wenn auch in bedeutend

geringerem Maße.

Die Empfindlichkeit der vom Verfasser geprüften Bakterien

gegenüber der Einwirkung des direkten Sonnenlichts und des

zerstreuten Tageslicht schwankt aber zwischen sehr weiten

Grenzen. Den sehr empfindlichen Schweineseuche und Geflügel

cholerabakterien stehen die wenig empfindlichen Kolibakterien

und „Schweinepestbazillen“ gegenüber; dazwischen liegt die

Empfindlichkeit der Milzbrandbazillen und Milzbrandsporen.

Man darf daher die mit einer Bakterienart erzielten Ergebnisse

nicht ohne weiteres auf andere Bakterienarten übertragen und

verallgemeinern. Die Versuche zeigten, welche Bedeutung das

Sonnenlicht bei der natürlichen Desinfektion spielen kann.

Sie vermögen uns auch zu erklären, warum in den sonnigen
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Sommermonaten bestimmte Seuchen, deren Erreger durch die

Luft übertragen werden, wie die Schweineseuche, milder und

spärlicher auftreten als in den trüben Wintermonaten.

Das elektrische Bogenlicht ist in seiner Wirkung auf

Bakterien schwächer als das direkte Sonnenlicht und stärker

als das ditl"use Tageslicht.

Die Zusammensetzung des Keimträgers ist für die Intensität

der desinfizierenden Wirkung des Lichts ein nicht bedeutungs

loser Faktor. Das Licht beeinflußt die Bakterien selbst. Seine

Wirkung ist eine direkte, keine mittelbare, auf einer Schädigung

des Nährbodens beruhende.

Die begleitende Wärme spielt bei der Abtötung der

Bakterien durch Licht keine oder nur eine untergeordnete Rolle.

Dr. Meyer-Neunkirchen.

Tagesgeschichte.

Der schweizerische Doktorgrad.

Von Dr. Zehl-Trebbin, Tierarzt.

Nach dem Inkrafttreten der bekannten Kabinettsorder, daß

zur Führung eines im Auslande erlangten Doktortitels die Ge

nehmigung des Kultusministeriums nötig ist, wurde der schwei

zerische philosophische Doktorgrad bis zum April 1905, also

ungefähr acht Jahre lang, ohne Schwierigkeiten in Preußen an

erkannt.

Zum letztgenannten Zeitpunkt verweigerte das preußische

Kultusministerium plötzlich die Genehmigung zur Führung dieses

Titels, ohne daß Gründe für eine solche unvorhergesehene Ände

rung in der Haltung bekannt geworden waren. Genau ein Jahr

wurde rant“dem- Standpunkt-verharrt, dann-gab das-Ministerium

nach längeren Verhandlungen mit der Schweiz nach und ver

pflichtete sich, in Zukunft den schweizerischen Dr. phil. zu

nostrifizieren und allen bis dahin Promovierten nachträglich die

Genehmigung zur Führung des Doktortitels zu erteilen. Die

Bedingungen für dieses Zugeständnis Preußens waren:

1. Forderung der Maturitas; und nur ausnahmsweise darf

Dispens hiervon bei hervorragender Dissertation, die von

der Fakultät und der kantonalen Erziehungsdirektion

anerkannt sein muß, erteilt werden.

2. Jährlich dürfen nur fünf Immature zur Promotion zu

gelassen werden.

Kaum ist nach diesen Abmachungen ein Jahr vergangen,

und schon taucht wieder das Gerücht auf, daß das preußische

Kultusministerium dem schweizerischen Dr. phil. seine Anerkennung

erneut versage. Allerdings sollen die vorstehend skizzierten Ver

einbarungen mit der Schweiz nie förmlich durch Unterschrift von

Preußen anerkannt worden sein, sondern das Ministerium soll

nur immer von Fall zu Fall die Sache behandelt haben, Ab

lehnungen sind aber bis dahin nicht vorgekommen. Nun wartet

aber ein Kollege, der im Februar zum Dr. phil. promovierte,

heute noch auf Antwort und Nostrifikation. Und dies gibt zu

denken. _

Der Grund für diese wechselnde Behandlung des schweize

rischen, philosophischen Doktortitels kann man schwer erraten,

wenn man nicht annimmt, daß die Schweiz die Abmachungen

nicht innegehalten und vielleicht die Anzahl der zu promovierenden

Immaturen überschritten hat, was ich aber kaum glaube. Näher

liegt schon die Vermutung, daß die jüngste Schwenkung‘ des

Kultusministeriums mit seiner Haltung dem schweizerischen

 

Dr. med. vet. gegenüber in Beziehung steht. Vor zwei Jahren

war mir vom Dezernenten für Promotionsangelegenheiten mit

geteilt worden, daß wahrscheinlich binnen Jahresfrist auch

Preußen eine Stelle schaffen werde, an welcher die Tierärzte

zum Dr. med. vet. promovieren könnten. Dann sollte auch

den nicht anerkannten schweizerischen Dr. med. vet. die

Erlösungsstunde schlagen. Nun sind bald zwei Jahre darüber

hin, und Preußen kennt noch keine tierärztliche Doktorwürde,

wird auch wahrscheinlich, da eine Vereinbarung zwischen

Universität und Hochschule zwecks Promotion (wie in Leipzig)

in Berlin und Hannover an Widerstände unserer Professoren

scheitern würde, vorläufig keine Gelegenheit geben, einen solchen

Doktorgrad zu erwerben. Bisher ist immer als Grund für die

Nichtanerkennung des Dr. med. vet. in den Parlamentsverhand

lungen usw. von den Vertretern des Kultusministeriums angegeben

worden: Deutschland kennt eine tierärztliche Doktorwürde

ebensowenig wie eine zahnärztliche (um Gießen ging man immer

sehr vorsichtig herum), deshalb.nostrifizieren wir den schweize

rischen tierärztlichen Doktorgrad nicht, im Gegensatz zum

philosophischen! Dadurch aber, daß heute auch Leipzig den

Dr. med. vet. verleiht, ist für Preußen eine ganz veränderte

Sachlage geschatl‘en. Wenn zwei deutsche Universitäten eine

solche Würde vergeben, läßt sich nicht mehr sagen: Wir

kennen in Deutschland eine tierärztliche Doktorwürde nicht!

Folglich zieht man flugs das Fazit, und erkennt, um dem

Dr. med. vet. nicht weichen zu müssen, lieber den Dr. phil.

nicht mehr an, zumal für Anerkennung des erster-wähnten Titels

der Veterinärrat wieder tätig ist, den man doch nicht so ohne

weiteres ignorieren kann.

Will Preußen bzw. das. Kultusministerium ausländische

Doktortitel überhaupt nicht mehr anerkennen, so ist dies sein

gutes Recht. Die Gerechtigkeit verlangt dann aber, daß alle

bis dahin promovierten Herren, das gilt für Dr. phil. und

Dr. med. vet., die Genehmigung zur Führung des Titels erhalten,

und daß die veränderte Auffassung des Ministeriums irgendwie

bekannt gemacht wird, um die Landeskinder vor Verlusten an

Zeit, Geld und Arbeit sowie besonders vor einer schwerzu

verwindenden Enttäuschung zu bewahren.

Vorläufig ist Sicheres noch nicht bekannt, und alles basiert

' auf Mutmaßungen, doch ist Vorsicht immerhin am Platze, und

aus diesem Grunde veröfl‘entliche ich dieses Gerücht zu Nutz

und Frommen etwelcher Doktoranden für die Schweiz.

Sollte nun tatsächlich auch dieses Promotioustor geschlossen

werden, so ist es für immature Kollegen beinahe unmöglich, den

Doktorhut zu erwerben. Denn auch in Rostock stößt die Sache

auf Schwierigkeiten, und Herren, die den für die dort befindliche

Universität gültigen Vorbedingungen durchaus genügten, sind

zum Arbeiten nicht angenommen worden. Marburg läßt zwar

auch heute noch immature Tierärzte zu, wie mir der erste

Assistent des Marburger zoologischen Instituts mündlich berichtete,

verlangt aber mindestens vier Semester augestrengter, zoologischer

Arbeit. Gerade an dieser Universität sind nämlich, nach dem

selben Gewährsmann, die besten zoologischen Dissertationen

nicht von Fachzoologen, sondern von Tier- und Zahnärzten ge

liefert worden.

Sollte nach dem Gesagten ein Kollege doch nach der

Schweiz gehen wollen, so dürfte er gut tun, sich vorher persön

lich an den Dezernenten im Kultusministerium, Geh. Rat

Dr. Eilsberger, einen sehr liebenswürdigen Herrn, zu wenden

***
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und sich der späteren Anerkennung des Doktortitels zu ver

sichern. Der schriftliche Weg ist nicht zu empfehlen, denn

erstens ist derselbe langwierig, und zweitens könnte die Antwort

kommen: Vor der Promotion kann kein Entscheid getrofl‘en

werden! oder so ähnlich. Wenigstens ist diese Antwort einem

Kollegen geworden, der vor der Promotion zum Dr. med. vet.

beim Kultusministerium anfragte.

Füllt aber, wie man beinahe annehmen muß, der Bescheid

negativ aus, so bleibt als ultima ratio nur der nachträgliche

Erwerb des Abiturientenzeugnisses. Viel längere Zeit nimmt

derselbe inkl. Promotion zum Dr. med. vet. auch nicht in An

spruch. In zwei Semestern ist das Abitur nachzumachen, in

l'/2—2 Semestern die Dissertation anzufertigen, sind zusammen

vier Semester. Mindestens vier Semester verlangen aber derzeit

die philosophischen Fakultäten der deutschen Universitäten von

Immaturen auch. Nebenher sichert sich aber der nachträgliche

Abiturient in diesen vier Semestern noch die Vorteile, die die

Maturitas gerade in unserem Stande mit sich bringt.

Was den Tierärzten not tut.

Von Dr. Freytag.

Kollege Meier (vgl. B. T. W. Nr. 27) mag nicht so unrecht

haben, ich will jedoch nur auf einige Punkte seiner Bemerkungen

eingehen. Eine Hebung des tierürztlichen Standes bedeutet

eine Titelverleihung. Die Maturi können den Doktor erwerben.

Man sollte den Tierärzten 15 oder 20 Jahre nach bestandenem

Kreistierarztexamen, auch wenn sie nicht angestellt sind, den

Titel Veterinärrat geben. Da würde mancher ältere Tierarzt

nicht als Subalternbeamter zweiter Klasse gelten. (Und bis

4100 M. kommen doch nur die Tierärzte der Großstädte, viele

haben ein geringeres Gehalt als die der zweiten Klasse.) Die

Kreistieritrzte könnten sich auch wieder heben, indem sie es

durchsetzten, daß zum Kreisexamen das Abitur und der Doktor

verlangt würde, dann kann das Examen nicht mehr als tech

nisches gelten. Die Deputation wird dann eine „wissenschaft

liebe“ usw. Schon damit wäre etwas erreicht, wenn die Doktoren

von der langen geschichtlichen Arbeit oder einem Teil derselben

befreit würden usw.

Die Annahme schlechter Schlachthofstellen kann

nur ein Wirtschaftsverband a la Leipzig hindern.

Jedoch wo sollen die Kollegen alle hin?

Zweckdienlich wäre auch eine Statistik des Einkommens

der Privattierärzte und des privaten Einkommens der Kreistier

ti.rzte. Viele Kollegen studieren doch deshalb Tierheilkunde,

weil es soviel einbringt. In zehn Jahren wird jeder Kollege

neben sich noch einen Konkurrenten sehen. Die Riedenburger

Stelle wurde den Kollegen mit dem Hinweis angeboten „3000 M.

könnte man ev. verdienen, jedoch müsse man Pferd und Wagen

haben“. Was bleibt da übrig, wenn man Unkosten abzieht.

Und dann, um jemand zur Bewerbung aufzufordern, gibt man

doch nicht die geringste Summe an.

Die Praxis wird den Kollegen von deneinmütigen

Apothekern genommen, in die Fleischbeschau mischen sich

die Chemiker usw. Welchen Zweck hat denn der Vorstoß Königs

anders als den Chemikern eine Bedeutung in der Fleischbeschau

zu sichern, die ihnen gar nicht zukommt. Ich habe selbstver

stündlich die aller größte Hochachtung vor einem Mann, der für

seine Berufsgenossen ohne Rücksicht eintritt, daß er so viele

schwache ti<:rärztliche Existenzen bedroht, weiß König wohl kaum.

 
Solche Meinungen müssen von einem Preßausschuß öffentlich be

kämpft werden ; denn das kann jeder jeden Tag wiederholen. Deshalb

hat der Streit Tierärzte @ König eine hohe Bedeutung, als er

zeigt, was not tut“) Für die Fleischbeschau wie für die Tier

heilkunde, Heilkunde und Landwirtschaft hat- die Chemie nur

eine Hilfsbedeutnng. Es kann jemand ein guter Tierarzt oder

Landwirt sein, ohne daß er Chemie versteht, niemals ein

Chemiker ein Tierarzt. Dies darf ich wohl auf Grund des

Studiums genannter Fächer behaupten. Qualitative und quanti

tative Nachweise nach bekannten Methoden kann jeder Arzt,

Tierarzt usw. machen. Hierbei muß ich bemerken, daß es

auf unseren Hochschulen angebracht wäre, daß die chemischen

Reaktionen, die für die Klinik und die Fleischbeschau gebraucht

würden, von dem Physiologen für diese besonderen Zwecke

und zwar nur die allergebräuchlichsten Methoden in Übungen

gelehrt würden. (Geschieht z. B. in Leipzig für die Land

wirte beim Landwirt, für Mediziner beim Physiologen usw.)

Die meisten chemischen Untersuchungen sollten die Tier

ärzte selbst machen. Die Chemiker verteuern die Fleischbeschau.

Ist es gerecht, daß ein Chemiker für seine Hilfs

dienste viermal so viel wie ein Kreistierarzt erhält?

Untersucht ein Tierarzt im Tag 200 Schweine und verdient

er 8 M. pro die, so hat er pro Schwein 4 Pf. Mehr sollte der

Chemiker auch nicht erhalten. Jedoch wie ist es in praxi?

Nicht „teilnehmen“ lassen sollte man die Chemiker‘ an der

Fleischbeschau, nein „ausschließen sollte man sie in volks

wirtschaftlichem Interesse; denn sie verteuern die Lebensmittel

unnötig“. Die chemischen Untersuchungen kann der Tierarzt

allein machen, oder er kann bald dazu ausgebildet werden.

Ebenso .solltsn..die.Apotheken, ‚die, tieritrztliche, Mittel verkaufen,

vom Tierarzt kontrolliert werden, der Kreisarzt kann dafür

gar nicht zuständig sein. Sicher ist bei der Fleischbeschau ein

Hauptgrund für die geringe Bezahlung der Tierärzte

gegenüber den Chemikern, daß jeder Laie gesetzlich

dieselben Funktionen wie der Tierarzt hat. Wenn die

Kollegen das nicht wollen, mögen sie es beseitigen, sonst aber

mögen sie darüber nicht murren.

Doppelte Gebühren für zwei gerichtliche Termine an einem Tage.

Der unter dem 15. Juni 1005 im Anschluß an das Kreis

tierarztgesetz erlassene Gebührentarif für die Tätigkeit der

Kreistierärzte als gerichtliche Sachverständige lautet in seinem

letzten Absatz:

„Ist der Veterinärbeamte in mehreren Terminen an dem

selben Tage beschäftigt gewesen, so darf eine mehrfache Be

rechnung derselben nicht stattfinden.“

In Teil II des Schmaltzsehen Veterinärkalenders ist nun

darauf hingewiesen, daß es durchaus logisch wäre, den zweiten

Termin, wenn derselbe schon nicht besonders honoriert werden

darf, wenigstens als Fortsetzung des ersten anzusehen, wodurch

eine Liquidationsmöglichkeit für jede angefangene halbe Stunde

über die Grundzeit von zwei Stunden entstände.

Es gibt jedoch eine von obigem Tarif ganz unabhängige

und für den Veterinärbeamten weit günstigere Möglichkeit, eine

Gebühr für jeden Termin besonders zu erzielen. Gelegentlich

*) Als Chemiker wird es sich empfehlen, an den Hochschulen

Tierärzte anzustellen, die in Chemie promoviert haben, weil sie auch

ein tierilrztliches Interesse haben. Ein „Nur-Chemiker“ wird nur

chemisch, wie ein Mediziner medizinisch denken usw. und die Tier

heilkunde nur als Notbehelf betrachten.
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eines Doppeltermines, in welchem ich in zwei gesonderten Ver

handlungen als Sachverständiger mitzuwirken hatte, erhielt ich

zufällig Kenntnis von der nachfolgenden Fassung des diesen

Fall behandelnden Paragraphen, welcher in dem bei den

preußischen Gerichten gehandhabten Gebührentarif enthalten

ist. Es wird darin ebenfalls auf Grund des Tarifes vom

15. Juni 1905 eine mehrfache Berechnung der für einen

Terminstag festgesetzten Gebühr verneint, dann heißt es

aber weiter: „In Anwendung der bisherigen Grundsätze, gegen

welche weder die Begründung des Entwurfes zu dem Kreistier

arztgesetz noch der Kommissionsbericht über die Vorberatung

des Tarifes sprechen, wird die Mindestgebühr von 6 M. für jede

besonders verhandelte Sache, auch wenn mehrere Verhandlungen

innerhalb derselben zwei Stunden stattfinden, nicht zu ver

weigern sein.“ Die beiden von mir abzuwartenden Termine

dauerten gerade 2 Stunden 35 Minuten, die mir für diese Müh

waltung zuerkannte Gebühr von 8 M. bemängelte ich jedoch

mit der aus dem angeführten Paragraphen resultierenden Be

griindung. Am dritten Tage nach meiner Beschwerde wurden

mir vom Amtsgericht in Tuchel ohne weiteres 12 M. für zwei

gesonderte Termine zugebilligt. Kreistierarzt Kißnth.

Das Mllitärveterinärwesen Italiens.

Stabsveterinär Dr. Goldbeck läßt demnächst bei Mittler

& Sohn in Berlin eine Darstellung des Militärveterinärwesens

aller Kulturstaaten erscheinen. Aus dieser Arbeit bringt die

Zeitschrift für Veterinärkunde Mitteilungen über das Militär

veterinärwesen Italiens. Das italienische Militärveterinärkorps

besteht aus Offizieren. Im aktiven Heer kommen auf 37000

Pferde ’178'Veterinare‚ außer"detien ‘des“Beurlaubtenstandes.

Die Veterinäre haben die gleichen Rechte und Pflichten wie die

Offiziere. Das Militärveterinärkorps besteht zurzeit aus einem

Obersten als Abteilungschef im Kriegsministerium; vier Oberst

eutnants und zwölf Majoren, welche größtenteils als Korps

veterinäre fungieren, zum Teil sich in besonderen Stellungen

befinden, zum Beispiel einer als Direktor des Kabinetts für

militärveterinäre (l) Bakteriologie, einer bei der Reichsschule

und einer bei der Militärschule in Modena; 75 Hauptleuten, die

größtenteils als Regimentsveterinäre Dienst tun; 70 Leutnants

und 16 Unterleutnauts, von denen jedes Kavallerieregiment

zwei, jedes reitende Artillerieregiment und Gebirgsartillerie drei,

die übrigen Artillerieregimenter je einen haben. In Erythräa,

der afrikanischen Kolonie, sind zwei Veterinäre an Instituten

beschäftigt, unter anderm an einem Institut für Rinderpest

impfung. Im Beurlaubtenstande befinden sich 639 Veterinäre.

Die Gehälter betragen beim Unterleutnant 2000, Leutnant 2400,

Hauptmann 3400, Major 4400, Oberstleutnant 5200, Oberst

7000 Lire. Nur die Stabsoftizierchargen erhalten 280 Lire

Pferdegeld; die übrigen Chargen bekommen Dienstpferde zu

gewiesen. Die höchste Pension, welche nach 40 Dienstjahren

erreicht wird, beträgt beim Oberst 6720, beim Oberstleutnant

4992, beim Major 4160, beim Hauptmann 3328 Lire, wovon

7'/‚ Proz. Steuer abgehen. Die Altersgrenze beträgt für den

Oberst 52, Oberstleutnant 58, Major 56, Hauptmann 53 und

Leutnant 50 Jahre. Bei der Pensionierung treten die Veterinäre

zunächst fünf bis sechs Jahre zum Hilfsdienst, sind dann be

urlaubt, können aber im Bedarfsfalle zum Dienst herangezogen

werden. Sie beziehen dann neben ihrer Pension noch 400 Lire,

und später wird die Hälfte dieser Zeit bei der definitiven

 
Pensionsbemessung angerechnet. Der Kolonialdienst zählt

doppelt.

Protokoll über die 52. Versammlung des Tierärztlichen

Vereins in Westpreußen

am 9. Juni 1907 im Kurhause zu Zappot.

Der Vorsitzende, Veterinärrat Preuße, eröffnet die recht gut

besuchte Versammlung und begrüßte als Gäste die Herren Regierungs

und Medizinalrat Dr. Seemann, Dr. Mießner vom Kaiser Wilhelms

Institnt zu Bromberg und zahlreiche Kollegen vom Militär.

-Vor Eintritt in die Tagesordnung gedenkt er mit herzlichen

Worten der im letzten Jahre verschiedenen Vereinsmitglieder, Kreis

tierarzt Grunau, Flatow und Tierarzt Philipp, Danzig. Die

Versammlung ehrt das Andenken der Verstorbenen durch Erheben

von den Sitzen. An die Ehrenmitglieder des Vereins, Geheimrat

Dr. Lydtin und Professor Dr. Schmaltz werden Begrüßungs

telegramme gesandt. Hierauf wird das Protokoll der letzten Sitzung

verlesen und genehmigt. Die neuen Statuten sind nach dem Be—

schlusse der 51. Versammlung im Mai 1906 gedruckt worden und

werden den Mitgliedern übergeben. Sodann findet die Aufnahme

von zehn neuen Mitgliedern statt: Dr. Mießner—Bromberg, Dr.

TIIOIIIB, Schlacbthoftierarzt-Danzig, Kreistierarzt Rahnenfiihrer

Flatow, Tierärzte Hennig-Bukowitz, Manthey-Konitz, Doge—

Pr. Friedland, Fende'r-Elbing, Mirau-Gr. Zünder, Schläfer

Praust und Brauer—Putzig. .

Der Kassierer, Herr Kreistierarzt Görlitz, berichtet über den

Stand der Kasse, die nach Einverleibung der Sterbekassc und Ab

zug von 771 M. Ausgaben einen Bestand von 2226,30 M. aufweist.

Die Kassenführung wird von Tiede und Bury geprüft und dem

Kassierer Entlastung erteilt.

Der Vorsitzende teilt mit, daß dem bekannten Kurpfuscher

Glaß jetzt vom Gericht für jede weitere seiner Anzeigen eine

Strafe von 50 M. angedroht ist und daß er am 27. April 1907 zu

dieser Strafe verurteilt wurde. In einigen Fällen ist er freigesprochen

worden; die Kosten werden vom Verein übernommen.

Der Brandenburger Tierärztliche Verein fordert durch ein Rund

schreiben an sämtliche ticritrztliche Vereine diese auf, gemeinsam

beim Ministerium die Errichtung von Tierärzte-Kammern zu erbitten.

Die Einrichtung einer Alters- und Invaliditätsversicherung für Tier

ärzte ist dringend notwendig, aber nur unter Mitwirkung aller

Gruppen des tierärztlichen Standes möglich. Dies kann aber nur

durch die Kammern erfolgreich durchgeführt werden. Der Verein

schloß sich dieser Eingabe an.
v Die Einladung zur diesjährigen Naturforscherversammlung

wird bekannt gegeben, eine offizielle Vertretung des Vereins wird

nicht beschlossen. Zur Rotlaufimpfung teilt der Vorsitzende mit,

daß der Landwirtschaftskammer jetzt die Abgabe von Kulturen an

solche Laien, die nicht ihre eigenen Schweine impfen wollen, ver

boten ist. Die Kammer legt jetzt den Impfstoffsendungen einen

Zettel bei, daß sie an gewerbsmäßige, nichttieritrztliche lmpfcr nur

Serum abgeben darf. Veterinärrat Jakob spricht dem Vorsitzenden

den Dank des Vereins für sein erfolgreiches Eintreten aus und

erklärt, daß wir mit dem Erreichten wohl zufrieden sein können.

Es wird gebeten, daß sich recht viele Tierärzte der Kammer für

die Rotlaufschutzimpfungen zur Verfügung stellen möchten. Wenn

auch die Landwirte von dem Impfen durch die Kammer nur aus

nahmsweise Gebrauch machen, muß doch der Anschein vermieden

werden, als obv nicht genug Tierärzte zur Impfung vorhanden seien.

Kreistierarzt Fortenbacher referiert über die Agglutinations

Diagnose der Rotzkrankheit.

Die Diagnose des Rotzes durch die Agglutinationsprobe sei

durch Professor Schütz und Dr. Mießner in jahrelanger Arbeit

gefunden worden. Nachdem der Vortragende die Technik der

Blutentnahme und die Ausführung der Agglutinationsprobe ge

schildert hat, behandelt er die Beurteilung der gefundenen Resultate.

Die meisten gesunden Pferde haben niedrige Agglutinationswerte

von 100 bis 300. Doch kommen auch bei gesunden Pferden Werte

über 1000 vor und bei kranken Werte von 400; nach Schütz seien

kranke Pferde mit einem Agglutinationswert von 400 aber offen

sichtlich krank. Es sei jedoch nicht die absolute Größe des
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Agglutinationswertcs das Ausschlaggebcnde, sondern seine Ver

änderlichkeit. Während gesunde Pferde einen bestimmten Aggluti

nationswert lange Zeit hindurch sehr konstant beibehalten, beginnt

er am sechsten Tage nach der Infektion zu steigen, erreicht am

11. bis 12. Tage seine Höhe mit 1000 bis 2000 und bleibt vier

Wochen lang über 1000. dann füllt er langsam. Es seien deshalb

mehrmalige Untersuchungen notwendig, um die Schwankungen der

Zahlen zu ermitteln. Referent hat in einem Bestande von 22 Pferden

sechs kranke durch das Agglutinationsverfahren ermittelt, die übrigen

blieben gesund. In einem zweiten Falle zeigten zwei ansteckungs

verdächtige Pferde bei der ersten Probe Werte von 500 bzw. 600,

vier Wochen später 1000 bzw. 1500. Beide Pferde wurden getötet

und rotzkrank befunden. Zwei Pferde mit 1000 bzw. 1500 wurden

als verdächtig getötet, aber gesund befunden.

Das Mittel ist demnach eine erhebliche Hilfe bei der Bekämpfung

dieser Seuche, wirke aber nicht in jedem Falle sicher.

Veterinärrat Jakob berichtet über gute Erfolge der Methode

im Bezirk Marienwerder und helft, daß hierdurch die Sperre ver

kürzt werden könne

Dr. llließner führt aus, daß immer Fälle vorkommen werden,

in denen die Methode versagt. Das wichtigste bei der Entdeckung

sei die Tatsache, daß der Agglutinationswert zunächst hoch ansteigt

und dann fällt. Er füllt um so langsamer, je länger die Krankheit

dauert. Bei chronischem Rotz könne er bei 400 bis 500 stehen

bleiben. Da es gesunde Pferde mit Werten bis zu 1500gcbe, könne

es vorkommen, daß ein. gesundes Tier getötet, ein krankes aber

durchgelassen werde. Zur Frage des primären Lungenrotzcs äußert

sich Dr. Mießner dahin, daß zwar Fälle vorkommen, in denen in

der Lunge krankhafte Veränderungen gefunden werden. Es muß

aber berücksichtigt werden, daß Hantläsionen in vier Wochen voll

ständig ausheilen können und daß auch eine Infektion vom Darm

aus stattfinden kann. Es werden jetzt Versuche mit der Dann

infektion gemacht; es hat sich hierbei gezeigt, daß die Läsionen

der Schleimhaut außerordentlich gering sind, und die Dannlymph

drüsen nur Schwellung und auch nur in den ersten vierzehn Tagen

zeigen, obgleich sehr große Bazillenmcngen mit einem Stückchen

Kartoffel in einer Gelatinekapsel eingegeben worden sind.

Veterinärrat l’reuße hält es filr fraglich. ob die Sperre wird

abgekürzt werden können, da es doch öfters vorkommen wird, daß

besonders chronisch kranke Tiere nicht erkannt werden

Hierauf hielt Dr. 'I‘homs-Danzig seinen Vortrag über „die Be

deutung der Negrischen Körper für die Diagnose der Tollwut“.

Im Jahre 1903 machte Ncgri, Assistent an der Universität zu

Pavia, in einem in der dortigen Gesellschaft gehaltenen Vortrag

die Mitteilung, den Erreger der Tollwut in den später nach ihm

benannten Negrischen Körperchen gefunden zu haben.

Negri fand nämlich im Nervensystem wutkranker Tiere be

sondere Gebilde, die er als die Erreger der Tollwut ansah und

nicht zögerte, sie zu den Protozoen zu rechnen. Diese Körpercben

konnte er bei verschiedenartigen wutkranken Säugetieren stets

nachweisen, machten letztere nun experimentell infiziert oder aber

infolge des Bisses eines anderen wutkranken Tieres erkrankt sein.

Der Sitz der Körpcrchen ist meist intrazellulär. Ihre Größe

variiert in der mannigfachsten Weise Von minimal kleinen 1—1,5 ‚u

Durchmesser bis zu solchen, die 27 y besitzen. Körperchen von 4,

5—8—10 ,u sind die häufigstcn. Die größten Formen trifft man bei

Hunden und speziell bei denen, die man künstlich wütend gemacht

hat, während die auf nattlrlichem Wege erkrankten Hunde selten

größere Gebilde als 10 bis 15 ‚u im llrlaximaldurclnnesser haben.

Beim Kaninchen ist die Kleinheit der Körpcrchen eigentümlich.

Die Hanptfundstellcn sind, wie die Nachuntersuchungen aller

Forscher, die sich mit den Ncgrischen Körperchen beschäftigt haben,

bestätigen, die großen Ganglienzellen des Ammonshorns und zwar

besonders an der Stelle, an welcher die Fimbria sich bogenförmig

in das Ammonshorn einschlägt. In den Purkinjeschen Zellen des

Kleinhirns und in den großen Zellen der Hirnrinde sind die Körperchen

spärlichcr zu finden, noch viel seltener aber in den Brückenkernen,

der Mcdulla oblongata, den Spinalganglien und den Rückenmarks

gunglienzollen.

Auch die Gestalt ist sehr verschieden, die kleineren meist

rundlich, die mittleren rund oder oval und die großen oval, elliptisch

 
birnfönnig. Meist ist die Gestalt der Körperchen durch die Lage,

die sie in den Nervcnzellen einnehmen bestimmt, denn während in

den Körpern der Nervcnzellcn die Form vielfach eine runde ist,

wenn sie nicht durch den Kern zu einer ovalen gemacht wird, haben

sie in den Fortsiitzen der Nervenzellen häufig eine spindelförmige

Gestalt. ' .

Was nun die Zahl der im Innern der Zellen enthaltenen

Körperchcn anlangt, so lassen sich keine festen Regeln darüber

aufstellen. Neben Zellen mit einem einzigen Gebilde finden sich

wieder mehrere, die sowohl im Zellkörper als auch in den Fort—

sätzen sogar 4, 5, 6 aufweisen; hierbei haben bald sämtliche Gebilde

eine und dieselbe Größe, bald zeigen ihre Durchmesser die ver—

schiedensten Längenmaße. ‚

Zur Wahrnehmbarmachung der Körperchen ist kein speziell

technisches Verfahren erforderlich; schon in frischen Zupfpräparaten

in Essigsäure vermochte Negri die Gebilde zu sehen. Für die

Fixierung eignen sich alle in der histologischen Praxis üblichen

Flüssigkeiten, zur Färbung die bereits bekannten Methoden. Eine

Methode, die Körperchen in kurzer Zeit deutlich zur Anschauung

zu bringen, ist das von Bohne empfohlene Schnelleinbettungsver

fahren mittelst Aceton und Paraffin, nach Hcnke und Zeller in

Verbindung mit der von Bohne modifizierten Mannschen Färbung.

Durch dieses Verfahren ist man imstande, drei Stunden nach Ein

treffen des Kopfes_ gut gefärbte Schnitte herzustellen. Pfeiler

empfiehlt, um das Arbeiten nach der Bohneschen Methode noch

schneller zu gestalten, ein Verfahren, das er einer persönlichen

Mitteilung des Herrn Professors S. v. Apitthy verdankt. Bei An

wendung dieses Verfahrens sind die Präparate bereits eine Viertel

stunde nach dem Schneiden montiert und zur mikroskopischen

Durchsicht fertig. ‚

Das wichtigste an den Negrischen Körperchen ist ihre Struktur,

die so charakteristisch ist, daß es nicht leicht ist, die Körperchen

mit anderen Gebilden zu verwechseln. In den Körpcrchen selbst

kann man wieder noch zweierlei Arten von Körperchen nachweisen:

erstens kleine, rundliche, lichtbrechende Körperchen, die sogenannten

kleinen Innenformationcn, und zweitens größere, ovale oder längliche

Körper, die nicht lichtbrcchend sind, vielmehr ein fein granulicrtes

Aussehen darbieten, die großen Innenformationen. Die Mehrzahl

der Negrischen Körperchen enthält nur eine zentral oder exzentrisch

gelegene große Innenforrnation, um die sich in wechselnder, meist

der Größe der Negrischen Körperchen entsprechender Anzahl die

kleinen Innenformationen gruppieren. Hinsichtlich des Vorkommens

der Negrischen Körperchcn stimmen alle Autoren mit Ncgri iiber

ein, daß die Gebilde erst dann deutlich sichtbar sind, wenn die

Symptome des an Tollwut erkrankten Tieres schon zutage getreten

sind, und zwar ist das Ammonshorn eine der Gegenden, in deren

Zellen die endozellulären Formen zuerst auftreten.

Bezüglich der Einwirkung äußerer Einflüsse auf Negrische

Körperchen wiesen Bertarelli und Daddi nach, daß die Körperchen

dem Glyzerin, wie auch der Austrocknung und selbst der Fäulnis

gegenüber ziemlich lange standhalten; selbst dann, wenn die

infektiöse Wirksamkeit des Virus schon erloschen ist, sind sie

immer noch wahmehmbar. Bcrtarelli vermag noch bei 68 Tage

langem Aufbewahren von Gehirnteilen in Glyzerin Negrische

Körperchen im Ammonshorn zu erkennen, ebenso konnte er die

Gebilde noch kenntlich machen, wenn Teile des Gehirns 11 Tage

an der Luft in etwas feuchtem Raume gehalten oder wenn dieselben

ebensolange im Exsiccator aufbewahrt wurden.

Kontrollversuche wurden von mehreren Autoren bei solchen

Krankheiten angestellt, die unter ähnlichen Symptomen verlaufen

wie Lyssa. Aber niemals konnte weder bei Tetanus- und Strychnin

vcrgiftung, noch bei Staupe, Epilepsie, Dysenterie, noch bei

Hunden, die mehrere Tage gehungert hatten, die Gegenwart der

Negrischen Körperchen beobachtet werden.

Die Frage nach der Natur der Negrisehen Körperchen ist bis

jetzt noch nicht klargestellt worden. Negri selbst faßt das

Körpcrchen als Protozoon und die großen wie kleinen Innenforma

tionen als Kerne dieses Protozoon auf. Nach Volpino sind die

Negrischen Körperchen sekundäre, um den wahren Parasiten der

Wut gelagerte Produkte, während der Parasit selbst in einigen

besonderen Formen vielleicht durch die lnnenkörperchen zum Aus
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druck gebracht wird, und zwar ist das Zcntralkörperchen der Haupt

bestandteil, von dem die Entwicklung ausgeht. Volpino hält also

für den eigentlichen Parasiten das, was Negri für den Kern des

Parasiten hält.

Wichtige Momente ' sprechen aber gegen die parasitäre Natur.

Ich will als solche nur erwähnen das Fehlen der Negrischen

Körperchen in sicher virulentem Material, z. B. dem Speichel und

den Speicholdrüsen. Ferner ihre Verteilung im Zentralnervensystem,

vor allem ihre verhältnismäßig geringe Zahl in der so hoch infek

tiösen Hirnrinde. Nach Bortarelli haben wiederholte Versuche

von ihm als auch von Volpino und D’Amato es bewiesen, daß

das Ammonshorn viel früher infcktiös ist, als die Negrischen

Körperchen sich in den Zellen wahrnehmen lassen.

Welches nun auch die eigentliche Natur der Ncgrischen

Körpercheu sein mag, so besteht darüber keine Meinungsverschieden

heil: unter den vielen Untersuchern, die sich mit dieser Seite der

Frage befaßt haben daß die nachgewiesene Gegenwart der Negri—

sehen Körperchcn es ohne weiteres erlaubt, die Diagnose auf Wut

zu stellen. Die bis jetzt schon sehr große Zahl der ausgeführten

Kontrollversuche besagen einstimmig,.daß, wenn auch eine ganz

unbedeutende Anzahl wutkrankcr Tiere vorkommt, nach Bertarclli

sind es 1—2 Proz, die keine Negrischen Körperchen aufweisen,

so doch andererseits der Fall nie eingetreten ist, daß ein Tier

Negrische Körperchen aufwies und nicht wutkrank war. Bei

negativem histologischen Befund ist der lmpfversuch nicht zu

unterlassen, denn es kann der Fall eintreten, so z. B. wenn wir das

Verdachtmaterial in einem Stadium untersuchen, in welchem die

Gebilde noch nicht erkennbar sind, daß trotz Nichtvorhandenseins

der Negrischen Körperchen das Tier doch infiziert gewesen ist.

In der Praxis werden derartige Fälle aber recht selten sein.

Dr. Mießncr teilt mit, daß man jetzt ein Färbungsvorfahren

gefunden habe, mit dem man in einigen Stunden die Negrichen

Körper nachweisen könne. Trotz allem sei aber der klinische Be

fund und die anatomischen Veränderungen, Entzündung der oberen

Luftwege, Schwellung der rctropharingealen Lymphdrüscn, Blutungen

im Pylorus sehr wichtig und gab dieser meist eine richtige Diagnose.

Nach Schluß des Vortrages wurden zwei schöne mikroskopische

Präparate von Negrischen Körpern demonstriert.

Der Vorsitzende spricht beiden Referenten fiir ihre interessanten

und lehrreichen Ausführungen den Dank des Vereins aus.

Dr. Mießner ladet den Verein nach Brandenburg, zur Be

sichtigung des hygienischen Instituts ein. Es wird beschlossen, eine

Sitzung im Herbst in Bromberg abzuhalten.

Nach der Sitzung fand unter Beteiligung von zahlreichen Damen

und Kollegen vom Militär ein gemeinschaftliches Mittagessen statt.

 

Zum Kaffee wanderte man zum schön gelegenen Restaurant ‘

Stolzeufels.

Prcußc, Felbaum,

Vorsitzendcr. Schriftführer.

Erste amtliche Zusammenkunft der Kreistierärzte des Regierungsbezirke

Posen.

Die erste amtliche Zusammenkunft der Kreistierärzte des

Regierungsbezirke Posen fand auf Veranlassung des Herrn

Ministers für Landwirtschaft, Domänen und. Forsten am 26. 0k

‘und Fleischbeschaugesetz vom 3. Juni

tober d. J. in Posen im Sitzungssaale der Königlichen Regierung

unter dem Vorsitz des Herrn Veterinärrates Heyne statt.

Als Vertreter des beurlaubten Herrn Regierungspräsidenten

wohnte Herr Oberregierungsrat von Miekusch-Buchberg den

Verhandlungen bei. Nachdem dieser die anwesenden Kreis

tierärzte, Schlachthof- und Privattierärzte des Bezirkes begrüßt und

auf die Bedeutung derartiger Versammlungen, die ofliziös schon seit

einer Reihe von Jahren im Regierungsbezirk Posen abgehalten

werden waren, hingewiesen hatte, wurde die Versammlung von

Herrn Veterinärrat Heyne eröffnet. Als erster referierte

Herr Kreistierarzt Bambauer-Schmiegel über die Bekämpfung

des Rotlaufs nach der Anordnung vom 13. März 1907. Daran

schloß sich das Referat des Herrn Kreistierarztes HutlnSarne

über die Bekämpfung der Schweineseuche nach derselben landes

polizeilichen Anordnung an. Herr Kreistierarzt Elschner

Wreschen sprach über Erfahrungen, betreffend das Schlachtvieh

1900. Als letzter

referierte Herr Kreistierarzt Schlieper-Kosten über Kontrolle

der Privatschlachthäuser.

Der letzte Punkt der Tagesordnung umfaßte allgemeine

amtliche Besprechungen über die Disposition bei der Abfassung

der Jahresberichte, Ausführung der landespolizeilichen Anordnung

vom 12. Juli 1907 betreffs Untersuchung der aus Rußland ein

geführten Gänse, Einsendung von geeignetem Material zur

weiteren Erforschung der Schweineseuche und -Pest, welche

durch die interessanten Veröffentlichungen Uhlenhuths eine

kräftige Anregung erfahren hat, ferner über den im Osten an

mehreren Stellen beobachteten infektiösen Darmkatarrh der

Rinder usw. Die Diskussion über die einzelnen Punkte war

eine sehr lebhafte, so daß die Verhandlungcn erst gegen 3 Uhr

ihr Ende nahmen.

Im Anschluß an die Versammlung fand um 31/2 Uhr in

Mylins Hotel ein gemeinsames Diner statt, welches die Teil

nehmer bis zum Abend zusammenhielt.

Dr. Bartels-Posen.

Tierärztllche Gesellschaft zu Berlin. (E. V.)

Einladung zur Sitzung am Montag, den 18. November 1907,

abends 8 Uhr, im Restaurant „Zum Spaten“ Friedrichstr. 172.

Tagesordnung:

1. Vercinsangelogenheiton:

u.) Aufnahmemeldung des Herrn Dr. Pfeiler.

b) Verschiedenes

2. Vortrag des Herrn Bongert: „Die auf dem Naturforscher

Kongreß in Dresden und dem Hygiene-Kongreß in Berlin

berührte Milchfrage“. ‚

3. Mitteilungen aus der Praxis.

Kollegen als Gäste willkommen.

Der Vorstand.

I. A.: Dr. Goldstcin, Schriftführer

 

Staatsvcterinärvvesen.

Redigiert von Voterinürrat Preuße.

Deutscher Landwirtschaftsrat.

Über die diesjährigen Versammlungen des Deutschen

Landwirtschaftsrates ist bereits in Nr. 14 B. T. W. kurz berichtet

worden. Ein eingehendes Referat war bis nach Erscheinen

des offiziellen Sitzungsberichtes vorbehalten worden. Dieser

ist nunmehr im Archiv des Deutschen Landwirtschaftsrats

erschienen. Von den Verhandlungsgegenständen interessiert

uns besonders das Thema „Die Bekämpfung der Rindertuberkulose

‘ mit Bovovaccin und Tauruman auf Grund der in Mecklenburg

Strelitz gemachten Erfahrungen“. Referenten waren Graf

von Schwerin-Göhren und Exzellenz von Behring. Über

die vor Erstattung der Referate von dem Staatssekretär Grafen

von Posadowski abgegebene Erklärung betr. die gesetzliche

Bekämpfung der Tuberkulose ist bereits auf Seite 239 B. T. W.

berichtet worden.

Der erste Referent, Graf von Schwerin-(führen, macht

zunächst Mitteilungen über die auf seinem Gute mit Bovovaccin

ausgeführten Tuberkuloseschutzimpfungen im Frühjar 1903. In



836 N0. 46.BERLINER TIERÄRZTLICHE WOCHENSCHRIFT.
 

seinen Beständen besitzt er nur noch schutzgeimptie Rinder.

Referent hofi‘t, in zwei Jahren sagen zu können, seine Bestände

seien jetzt saniert. Er könne schon jetzt behaupten, daß schutz

geimpfte Kälber besser gedeihen und viel widerstandsfähiger

seien, als nicht geimpfte. Wie lange der Impfschutz dauert,

sei noch unbekannt, es sei jedoch begründete Hoffnung vorhanden,

daß die Dauer des Schutzes der Bovovaccinimpfung unbegrenzt

(? D. R.) sei. Es sei nicht immer möglich, in verseuchten

Stallungen durch die Impfung der Infektion zuvorzukommen.

Wenn auch möglichst früh geimpft werde, so könne auf größeren

Gütern doch nicht jedes Kalb gleich nach der Geburt geimpft

werden, da jedes Gut dann einen eigenen Tierarzt haben

müsse oder aber die Impfung müßte für vorgeprüfte Laien frei

gegeben werden. Mit der Sanierung der Herde nehme die

Gefahr der Ansteckung ab. Im vorigen Jahre reagierten bei

ihm von 40 Stärcken bei der Tuberkulinimpfung nur 2. Von

diesen erwies sich später die eine nicht tuberkulös. Die andere

zeigte alle Erscheinungen der Tuberkulose, sie wurde mit

Tulaselaktin behandelt, worauf sie sich in ihrem Befinden

besserte und wieder ganz gesund wurde. Bei einer kürzlich

vorgenommenen Tuberkulinisierung habe das Tier aber doch

reagiert, es soll demnächst geschlachtet werden.

Referent kommt sodann auf die vom Reichsgesundheitsamt

getroffenen Maßnahmen betreffs die Behandlung des Fleisches

bovovaccinierter und taurumanisierter Rinder zu sprechen, diese

seien geeignet, die Tuberkuloseschutzimpfung zu erschweren.

Er habe seiner Regierung anempfohlen, den Ratschlägen des

Reichsgesundheitsamtes keine Folge zu geben, da sie überflüssig

und geeignet seien, das Vertrauen auf die 'I‘uberkuloseschutz

impfung zu mindern. Überflüssig seien diese Maßnahmen, weil

Kalbfleisch roh nicht gegessen zu werden pflege, und auch die

Kälber nicht gleich nach der Impfung der Schlachtbank zuge

führt würden. Behring habe durch Versuche auch festgestellt,

daß sich im Organismus bovovaccinierter Kälber keine lebenden

Tuberkelbazillen vorfünden. Bezirkstierarzt Ebeling habe sich

bei seinen Impfungen versehentlich einen „vollen Schuß Bovo

vaccin selbst in den Leib gejagt“, es sei ihm dies sehr gut be

kommen. Bei Tauruman liegen diese Verhältnisse anders.

Dieses sei nicht ungefährlich. Er halte das Tauruman für ge

eignet, die ganze Tuberkuloseschutzimpfung bei Rindern in der

Praxis zu diskreditieren, da nach Impfungen mit diesem Mittel

alle Kälber erkrankten und die, die früher tuberkulös infiziert

wären, stürben.

' Die Tuberkuloseschutzimpfungen fänden im Auslande weit

mehr Beachtung. In Frankreich seien z. B. vor 2 Jahren große

Staatsmittel hierfür aufgewendet worden. Dasselbe tut jetzt

Argentinien.

Die Tuberkuloseschutzimpfungen haben nicht nur Bedeutung

für die Bekämpfung der Rindertuberkulose, sondern sie sollen

auch den Schutz der Säuglinge vor Ansteckung mit tuberkulöser

Milch zum Zwecke haben.

Der 2. Referent, Exzellenz von Behring, kommt zunächst

auf die Frage der tuberkulösen Säuglingsinfektion durch Kuh

milchtuberkelbazillen zu sprechen. Es sei doch wohl jetzt er

wiesen, daß sich die Perlsnchtbazillen von den menschlichen

Tuberkelbazillen nur durch ihre größere Fähigkeit zur Tuberkel

bildung und Krankheitserzeugung unterscheiden. Die Weiter

vel‘breitung der Bazillen im Organismus geschehe auf hämato

genem Wege, gleichgültig ob sie an der äußeren Haut, durch

 die intestinalen Schleimhttute hindurch mit den Nahrungsmitteln

oder auch durch Einatmung in die Luftwege eingedrungen seien.

Daher könnten auch die Milchtuberkelbazillen auf diesem Um

wege in die Lungen gelangen. Ref. geht sodann des Näheren

auf die Frage über, wie die menschlichen Säuglinge gegen die

durch Perlsuchtmilch bedingte Tuberkulosegefahr geschützt

werden könnten. Die Pasteurisierung und Sterilisierung der

Milch sei zu verwerfen, die Gründe hierfür habe er im vorigen

Jahre auseinandergesetzt (B. T. W. 1906, S. 348 ff). Dagegen

habe sich das „Perhydraseverfahren“ bewährt. Dieses Verfahren

arbeite aber mit einem zurzeit noch sehr kostspieligen Des

infektionsmittel, dem Wasserstoffsuperoxyd, es würde auch ver

mutlich aus anderen Gründen im Kampfe gegen die Tuberkulose

keine ausschlaggebende Rolle spielen. Um den großen Städten

eine die Tuberkuloseübertragung ausschließende Kuhmilch zuzu

führen, gebe es nur ein Mittel, dies sei die Beschaffung tuber

kulosefreier Milchkühe.- Es sei dies ein Problem, welches in

eine Reihe zu stellen sei mit der Trinkwasserversorgung.

Ebenso wie es nicht richtig sei, infiziertes Wasser zu kochen

und dann zum Genusse zuzulassen, sondern dasselbe überhaupt

von seiner Verwendung zum Genuß auszuschließen, so müsse

auch infizierte Milch ausgeschlossen werden. Das in der Tuber

kulosemilch enthaltene Gift sei auch nach starkem Kochen noch

wirksam. Daher sei anzustreben, daß die Tuberkelbazillen in

eine zur menschlichen Ernährung bestimmte Milch überhaupt

erst nicht hineingelangen. Demnach müssen alle tuberkulösem

und tuberkuloseverdächtigen Kühe vom Milchgewinnungsbetrieb

ausgeschaltet werden. Zur Rindertuberkulosebekämpfung stehen

gegenwärtig drei Methoden zur Verfügung: 1. Das Bangsche

hygienisch-prophylaktische- Verfahren; 12.-“die präventivemedilcau

mentöse Tuberkulosetherapie, d. h. die Schutzimpfung noch nicht

infizierter Rinder und 3. die kurative Tuberkulosetherapie, d. h.

die Heilbehandlung tuberkulöser Tiere mit Tulaselaktin.

Was die Bovovaccination anbetrifft, so habe sich diese als

ein billiges, ohne Schwierigkeit durchführbares und ungefährliches

Immunisierungsverfahren erwiesen, dessen Technik aber auch

von diplomierten Veterinärärzten erst richtig erlernt werden

müsse. Es bedürfe aber noch jahrelanger Erfahrungen um, zu

ermitteln, ob darauf zu achten sei, daß die geimpften Kälber

bis zu dem erst nach Monaten eintretenden Tuberkuloseschutz

nach der Bangschen oder nach der weniger rigorosen Oster

tagschen Methode vor der tuberkulösen Stallinfektion geschützt

werden müssen oder ob die Schutzimpfung nach Jahr und Tag

zu wiederholen sei, weil sich möglicherweise (l) die Immunität

mit der Zeit vtringere.

Einer Vermehrung des statistischen Materials bedürfe es

nicht mehr, da jetzt bereits in aller Herren Länder über

bovovaccinierte Impflinge sorgfältig Buch geführt wird, während

später, wenn Ausschlachtungen in großer Zahl stattgefunden

haben werden, ohne Schwierigkeit entnommen werden könne,

in welcher Weise die Impfvorschriften verbesserungsfähig seien.

Alle hierbei in Betracht kommenden Fragen werden jetzt in

Argentinien durch den Abteilungsvorsteher des Marburger

Instituts, Professor Römer, geprüft werden. Die Republik

Argentinien habe mit dem Referenten einen Staatsvertrag ab

geschlossen, welchem zufolge seinem Mitarbeiter 200 tuber

kulosefreie Rinder zu Versuchszwecken übergeben werden.

Referent beschreibt sodann des näheren das Programm der in

Argentinien anzustellenden Versuche. Dieselben zerfallen in



14. November'1907. 837BERLINER TIERÄRZTLICHE wocnnnscmurr.

-prüfung mit Rindertuberkulosevirus unterworfen.

vier Serien zu je 50 Rindern. In den ersten drei Versuchs

serien ist die Versuchsordnung die gleiche. Es soll durch

künstliche und natürliche Infektion die Immunität geimpfter

Rinder geprüft werden. Die Versuchsdauer erstreckt sich auf

zwei Jahre. Am Schlusse der Versuche werden alle übrig

gebliebenen Tiere getötet und auf das Vorhandensein von

Tuberkulose untersucht.

In der letzten Versuchsserien werden die geimpften Rinder

unter natürlichen Lebensbedingungen gelassen, nach ein, zwei

und drei Jahren wird je ein Teil dieser Rinder einer Immunitäts

Die Rinder

jeder Versuchsserie sollen durch Veterinärärzte auf ihren Ge

sundheitszustand beobachtet werden. Durch vorstehendes von

Ligniöres ausgearbeitetes Programm werde das von "alläe

auf Veranlassung der französischen Regierung an 40 Rindern

ausgeführte Experiment ergänzt. Das letztere habe 16000 Fr.

gekostet. Das argentinische Experiment würde einen Kosten

aufwand von mehr als 100000 M. erfordern. Durch den

V alläeschen Versuch sei die vollkommene Unschädlichkeit des

Bovovaccins für die Kälber bewiesen worden, ebenso seine Fähig

keit, die lmpflinge gegen sonst tödliche experimentelle Perlsucht

infektionen zu schützen. Dagegen sei jetzt ein Streit über den

Grad und die Dauer der Immunität entbrannt. Das argentinische

Experiment werde viel zur Aufklärung der noch schwebenden

Fragen beitragen. Es bedürfe jedoch keines neuen Beweises,

daß die Bovovaccination von sehr großem Nutzen für die Perl

suchtbekämpfung sei, die bisherigen praktischen Erfahrungen

reichen hierzu vollkommen aus. Es sei daher auch zur prak

tischen Nutzbarmachung der Behringschen Rinderschutzimpfung

jetztts.eine‚ ‚wissenschaftliche ..Nachprüfung.. unter .staatlicher

Protektion nicht mehr nötig. Die Bovovaccination werde ihren

Weg schon von selber in die landwirtschaftlichen Betriebe finden.

In dem argentinischen Staatsvertrage sei auch die kurative

Rindertuberkulosebekämpfung vorgesehen. Argentinien wünsche

eine Tulaselaktinbehandlung derjenigen überseeisch importierten

Zuchttiere, welche auf Tubeikulin reagieren, und welche bisher

dieserhalb geschlachtet worden sind, um die Tuberkulose

einschleppung zu verhüten. Diese importierten Zuchtrinder seien

sehr wertvoll. durchschnittlich pro Stück 20000 Fr., vereinzelt

auch 40- bis 50 000 Fr. Nach den bisher mit der Tulaselaktin

behandlung gemachten Erfahrungen zeigen sich die tuberkulösen

Herderkrankungen 6 bis 12 Monate nach Einleitung der Be

handlung in der Rückbildung und Ausheilung. Die nach dieser

Richtung hin in Argentinien angestellten Versuche dürften schon

deshalb besonders wertvoll sein, weil sie eine experimentelle

Grundlage für die Tulaselaktintherapie bei tuberkulösen Menschen

abgeben. Die Bekämpfung der dem Menschengeschlecht drohenden

Tuberkulosegefahr sei das Endziel des Referenten. Mit seinem

Tulaselaktin seien in Tuberkuloseheilstätten schon mehrere

hundert tuberkulöse Menschen behandelt werden. Die tuber

kulösen Menschen verhalten sich dem Tulaselaktin gegenüber

ähnlich wie die größeren Tierarten. Bei hiermit behandelten

tuberkulösen Schweinen haben sich nach längerer Zeit die un

verkennbaren Zeichen der Heilung gezeigt. Bei Tieren, deren

tuberkulöse Herderkrankungen unter dem Einfluß des Tulase

laktins schwanden, hätten sich im Blut und in den Organsäften

antituberkulöse Heilkörper nachweisen lassen. Diese vernichten

entweder die Bazillensubstanz oder sie machen das in den

Tuberkelbazillen aufgespeicherte Gift unschädlich. Dieses

I

1
 

Präparat nennt Behring Antitulase. Die Antitulase geht auch

in die Milch über. Die Tuberkuloseschutzkörper in tulaselaktin

behandelten Kühen werden aber auch auf das neugeborene Kalb

übertragen. Das neugeborene Kalb derartig behandelter Kühe

bringt daher schon eine gewisse Widerstandskraft gegenüber

der Tuberkulose mit auf die Welt. Die Nutzanwendung dieser

Versuchsergebnisse der Menschentuberkulose

bekämpfung könne bloß eine Frage der Zeit sein. Nachdem

die unschädliche Tulaselaktindosiernng jetzt für menschliche

Patienten ausfindig gemacht sei, könne nunmehr die Möglichkeit

einer Immunisierung schon im Mutterleibe und hinterher durch

die Ernährung an der Mutterbrust mit heilsamer Milch als eine

selbstverständliche Konsequenz angesehen werden.

An die Vorträge der beiden Referenten schloß sich eine

sehr lebhafte Debatte an, aus der noch einiges hervorgehoben

werden soll.

Der Präsident des Reichsgesundheitsamts gibt gegenüber

der Behauptung des Grafen Schwerin, daß das Gesundheitsamt

den Bovovaccinationsversuchen Schwierigkeiten bereitet habe,

die Erklärung ab, daß dies dem Reichsgesundheitsamt völlig fern

gelegen habe. In betrefl' des von dieser Behörde gefaßten Be

schlusses, das Fleisch der gegen Tuberkulose immunisierten Tiere

als bedingt tauglich innerhalb der ersten neun Monate nach der

Impfung zu behandeln, macht der Präsident nähere Angaben

über dessen Entstehungsgeschichte. In einer vom Gesundheits

amt veranstalteten Sachverständigenberatung seien die Impf

stoffe Tauruman und Bovovaccin nicht als ganz indifferent be

zeichnet worden. Daher wurde vorgeschlagen, das Fleisch der

mit derartigen Stoffen geimpften Tiere so lange vorsichtig zu

behandeln, als anzunehmen sei, daß das Fleisch auch lebende

Bazillen enthalte. Bei den im Gesundheitsamt angestellten

Versuchen habe sich ergeben, daß bei den mit Tauruman be

handelten Tieren bis drei Monate nach der Impfung lebende

Tuberkelbazillen im Tierkörper enthalten seien. Bei bovo

vaccinierten Tieren konnten noch innerhalb 3‘/2 Monate nach der

zweiten Impfung menschliche Tuberkelbazillen festgestellt werden.

Die Versuche seien noch nicht abgeschlossen und sollen später

veröffentlicht werden. Im übrigen sei der durch die Bedingt

tauglichkeitserklärung des Fleisches geimpfter Tiere hervor

gerufene Schaden nicht allzu hoch anzuschlagen. Graf Rantzau

macht Mitteilung über die in der Schleswig—Holsteinschen Land

wirtschaftskammer mit Tauruman und Bovovaccin angestellten

Versuche. Er könne sich dem absprechenden Urteil des Grafen

Schwerin über das Tauruman nicht anschließen. Man sei in

Schleswig-Holstein wohl geneigt, mit voller Energie an die

Tuberkuloseimpfversuche heranzutreten, doch könne nur sehr

langsam und vereinzelt mit Versuchen vorgegangen werden.

Diese werden nur dann unternommen, wenn von den Vieh

besitzern der Wunsch dazu ausgesprochen werde. Redner könne

sich auch jetzt noch nicht von dem Bedenken freimachen,

welche das Umgehen mit lebenden menschlichen Tuberkelbazillen

erregen müsse. Wenn auch Geh. Rat v. Behring eine Ein

atmungsgefahr für ausgeschlossen halte und als „alte Irrlehre“

bezeichne, so könne er sich doch von der Richtigkeit dieser

wissenschaftlichen Äußerung noch nicht überzeugen. Wenn die

Behringsche Anschauung richtig wäre, so wäre ja die jetzt

übliche Wohnungshygiene gegen Menschentuberkulose hinfällig.

Die Bedenken des Referenten werden noch erschwert durch die

Erwägung, daß zur Ausführung der Impfung in größerem und

im Interesse
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größtem Umfange Laien heran'gezogen werden müßten,

bei denen eine so vorsichtige Handhabung wie bei den Tier

ärzten nicht vorausgesetzt werden könne. Geheimer Rat

Dammann macht Herrn Grafen von Schwerin den

Vorwurf, daß er genaue zahlenmäßige Angaben über die

Ergebnisse der in Mecklenburg mit den Tuberkulose

impfstofi‘eu gemachten Versuche nicht wiedergegeben habe.

Die zunächst wichtigste Frage, ob die Möglichkeit bestehe,

Kälber, die nach dem von Behringschen Verfahren in den

ersten Lebenswochen geimpft werden, dauernd unempfänglich

gegenüber der Tuberkulose zu machen, sei durch die beiden

Referate nicht entschieden. Es sei ja wohl als festgestellt zu

erachten, daß die Widerstandsfähigkeit gegen die Tuberkulose

infolge der Schutzimpfung eine Erhöhung erfahre. Wenn nun

diese Widerstandskraft so groß wäre, daß ‘ wenigstens die

große Mehrzahl der geimpften Tiere frei von der Tuberkulose

bleibe, so würde sich Redner mit einem derartigen Erfolg zu

frieden geben, ebenso wenn durch die Schutzimpfung der Prozent

satz von 50— 80 Proz. auf Tuberkulin reagierender Tiere auf

auf 10— 15 Proz. herabgedrückt würde. Man würde dann den

Rest tnberkulöser Tiere leichter aus der Welt schaffen können.

Der einwandfreie Beweis für eine derartige Schutzkraft der

Bovovaccination sei jedoch noch nicht geliefert worden. Redner

habe selbst in seinem Institut sehr exakte Versuche ausgeführt.

Von neun schutzgeimpften gesunden Tieren reagierten zwei

Jahre später auf Tuberkulineinspritzung acht, demnach könne

hier von einer Immunisierung durch die Schutzimpfung gegen

über der Ansteckung durch Tuberkulose nicht gesprochen werden.

Auch mit Tauruman habe Redner Versuche angestellt, die je

doch noch nicht zum Abschluß gekommen seien. '

Trotz seiner Zweifel an der Schutzkraft der Impfung mit

Bovovaccin verlangt Redner jedoch nicht, daß die Versuche

aufgegeben werden sollen, im Gegenteil, sie müßten in umfang

reichster Weise unter den verschiedensten wirtschaftlichen Ver

hältnissen fortgesetzt werden. Er gebe sich der Hoffnung hin,

daß der Behringschen Schutzimpfung in einigen Jahren unein

geschränktes Lob zuteil werden könne. Der Vorsitzende der

ostpreußischen Landwirtschaftskammer v0 n Bat ocki tritt für das

Ostertagsche Tilgungsverfahren ein. Die ostpreußische Kammer

habe sich entschlossen, das klinische Verfahren weiter auszu

bauen und die Impfverfahren nur auf Versuche zu beschränken.

Major a. D. Endell-Posen spricht sein Bedauern aus, daß

Geh. Rat v. Behring sich nach Südamerika wenden müsse, um

größere Versuche anzustellen und bittet folgenden Antrag anzu

nehmen:

Der Deutsche Landwirtschaftsrat bittet den Herrn Reichs

kanzler, baldigst dafür zu sorgen, daß die Forschungen des

Geh. Rats v. Behring von seiten des Deutschen Reichs in der

umfassendsten Weise unterstützt, und daß namentlich ähnliche

Versuche, wie sie jetzt in Argentinien in Aussicht stehen,

auch bei uns angenommen werden.

Dieser Antrag wurde sodann zum Beschluß erhoben.

So interessant diese die Bekämpfung der Rindertuherkulose

mit Bovovaccin und Tauruman betreffenden Verhandlungen im

Deutschen Landwirtschaftsrat auch sein mögen, so muß doch

leider eingestanden werden, daß sie ein positives Resultat ebenso

wenig ergeben haben, wie die bisherigen Verhandlungen über

diesen Gegenstand. Herr Graf Schwerin hat nun die auf

seinem Gute in Mecklenburg seit mehreren Jahren angestellten

 

Impfversuche mit. Bovovaccin erwähnt, ohne jedoch genaues

tatsächliches Material für die von ihm behaupteten günstigen

Impfwirkungen mitzuteilen. Aus dem wenigen, was er darüber

vorgetragen hat, geht hervor, daß das Bovovaccin nicht in allen

Fällen imstande war, die Tiere vor tuberkulösen Infektionen zu

schützen. Es fehlen in seinen Mitteilungen vor allen Dingen

auch die Schlachtresultate. Diese allein sind beweisend. Auch

für seine Behauptung, einer Heilung der Tuberkulose durch

Tulaselaktin bedarf es noch des Beweises durch die Sektion.

Ebensowenig hat aber auch Herr Geh. Rat v. Behring ge

naue, tatsächliche Mitteilungen über Versuchsergebnisse gemacht.

So hochinteressant sonst sein Referat in wissenschaftlicher Be

ziehung ist, so kann es uns praktische Tierärzte nicht be

friedigen. Seine mit der Vollkraft seiner Überzeugung aus

gesprochenen Behauptungen, daß sein Bovovaccin ungefährlich

sei, auch für Menschen, daß es einer Vermehrung des

statistischen Materials zur Beantwortung der noch schwebenden

Fragen nicht mehr bedürfe, sondern, daß das Bovovaccin nun

mehr unbedenklich in die Praxis eingeführt werden könnte, da

es sicher immnnisierend wirke, daß weitere Experimente

zur Feststellung seines Nutzens für die Perlsuchtbekämpfung

nicht mehr notwendig seien, sind tönende Worte, die sich in

dem Munde einer so hervorragenden wissenschaftlichen Größe

um so eigenartiger ausnehmen, als Herrn Geh. Rat v. Behring

doch sicherlich auch die zahlreichen Versuche mit Bovovaccin

bekannt geworden sind, welche ein weniger befriedigendes Er

gebnis gehabt haben; ich erinnere hier nur an die Arbeiten von

Hutyra, Dammann, Eber, Weber und Titze im Reichs

gesnndheitsamt u. a. Danach ist nur das als sicher festgestellt

zu erachten, daß ‘durch die Bovovaccination die ‘Widerstands=“'

kraft gegen die tuberkulöse Infektion erhöht wird. Das eine

haben wir aber aus der bisher über die Tuberkuloseschutz

impfung gepflogenen Verhandlung lernen können, das ist die

Einsicht, daß sich die Rindertuherkulose ohne ein rationelles

Verfahren, wie sie von Bang und Ostertag in Vorschlag ge

bracht und auchbereits mit: Erfolg in die Praxis eingeführt

werden sind, wirksam nicht bekämpfen läßt. Daß die Bovo

vaccination hierbei ein wichtiges Hilfsmittel abgeben kann,

dürfte wohl als zweifelsfrei anzuerkennen sein.

Zum Schluß möchte ich noch auf eine boshafte Bemerkung"

des Herrn Geh. Rat v. Behring hinweisen. Er sagte u. a.:

„Wenn wir aber warten wollen, bis alle Gelehrten untereinander

einig sind über den Nutzen einer therapeutischen Methode, dann

würden wir nie zu einem Anfang kommen. Ich habe übrigens

die Erfahrung gemacht, daß gerade solche Institutsdirektoren

und akademische Lehrer, die nie und nirgends den Beruf zu

eigener Produktion auf therapeutischem Gebiet nachgewiesen

haben, die Anerkennung der von mir angebahnten therapeutischen

Fortschritte ad calendas graecas vertagen möchten, oder wenig

stens so lange, bis sie selbst angeblich dann etwas verbessert

haben.“ Wer mit dieser Bemerkung gemeint ist, dürfte den

Eingeweihten ziemlich klar sein. Gegen derartige Bemerkungen

muß jedoch protestiert werden. Diejenigen Institutsdirektoren

und akademischen Lehrer, welche sich mit der Nachprüfung der

v. Behringschen Versuche mit Bovovaccin beschäftigt haben,

es handelt sich hier wohl fast ausschließlich um tierärztliche,

sind gewiß mit Objektivität an diese herangetreten: Wenn nun

die Ergebnisse ihrer'Versuche nicht den Wünschen des Geh. Rat

v. Behring entsprochen haben, so ist es doch nicht ihre Schuld
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und in der objektiven Darstellung ihrer Versuchsergebuisse kann

man doch wohl nicht die Absicht erblicken, die Anerkennung

der v. Behring angebahnten therapeutischen Fortschritte „ad

calendas graecas“ zu vertagen. Wenn Herr v. Behring ihnen

deshalb die Befähigung zu eigenem Schaden abspricht, so be_

weist er, daß er in Sachen der Bovovaccination selbst den Boden

der Objektivität und Sachlichkeit verlassen hat. Er ist gekränkt

und gereizt, weil nicht alles so klappt, wie er sich es ge

dacht hat. Pr.

Das neue Milzbrand - Entsehiidigungs - Reglement

für die Provinz Posen.

Von Krueger-l’oscn.

In der Nummer 40 der B. T. W. 1907 hat Herr Veterinär

rat Preuße das neue Milzbrand-Entschädigungs:lteglement für

die Provinz Posen einer Besprechung unterzogen und dabei

hingewiesen auf das hohe Maß von Vertrauen, welches die

Posener Provinzialverwaltung den beamteten Tierärzten durch

die neuen Bestimmungen über die Abschätzung der an Milz

oder Rauschbrand eingegangenen Tiere entgegenbringt.

Besagtes Vertrauen mag bei der Provinzialverwaltung be

stehen, aber dessen Vorhandensein wird nicht durch die Ab

schätzung-sbestimmungen dokumentiert.

Da die Frage sicher nicht nur die Kollegen der Provinz

Posen interessieren wird, sei es mir gestattet, die Gründe der

Änderung des Reglements und seine Wirkungen näher zu be

leuchten. Die Ansfiihrunge'an werden auch in anderen Provinzen

verwertet werden können.

Zunächst war die Provinzialverwaltung der Ansicht, daß

die für die Höhe der Entschädigung nach dem alten Reglement

maßgebenden ‚Feststellungen der. ‚Schätzuugskamxnissioneu wenig

Anspruch auf objektive Richtigkeit erheben durften (‘cfr. Vor

lagen für den 39.Provinziallandtag der Provinz Posen, Bd. III,

S. 1111i), daß sie in vielen Fällen sachlich unzutrefl‘end er

schienen und im ganzen genommen zur Gewährung übermäßig

hoher Entschädigungen führten. '

Unter 244 vom 1. April bis 25. November 1906 mit einem

Durchschnittswerte von 258 M. entschädigten Rindviehstücken

befanden sich nicht weniger als 30, deren gemeiner Wert auf

600—700 M. abgeschätzt war, sowie 7 Stück im Taxwerte

von 700 — 1000 M.

Daraus schloß die Provinzialverwaltung, daß die Sach

verständigen entweder sehr ungleich taxierten, oder daß die

Rindviehbestände in der Provinz ihrer Qualität nach außer

ordentliche Unterschiede aufweisen. Sie hielt deshalb die da

durch bedingte Gewährung so ungleicher Vergiitungen für un

vereinbar resp. schwer vereinbar mit der Erhebung gleichmäßig

hoher Prämien für alle versicherungspflichtigen Tiere, und sie

betrachtete das frühere Beitrags- und Entschädigungsverhältnis

als eine otfenbare Schädigung der Besitzer minder wertvoller

Stücke zugunsten der Eigentümer hoch zu bewertender.

Die im Etatsjahr 1905 in Höhe von 10 804 M. (9 Proz.)

gezahlten Schätzungsgebühren gegen 117 305 M. gewährte Ent

schädigungen für milzbrandkranke Riudviehstücke schienen der

Provinzialverwaltung nicht im richtigen Verhältnis zu stehen.

Auch waren ihr die Ausgaben der Entschädigungst‘onds im

Verhältnis zu den Einnahmen zu hoch. Es beliefen sich die

Ausgaben während des Jahres 1905 bei Pferden auf 15 171 M.,

bei Rindern auf 132 465 M., das waren rund 40000 M. mehr

 

Anlaß zur Abänderung gab weiterhin die Erwägung, daß

die vorgeschriebene Schätzung die Bekämpfung des Milzbrandes

zu erschweren geeignet war.

Erstes Erfordernis für die Bekämpfung der Seuche ist die

schleunigste unschädliche Beseitigung der Kadaver. Mit dieser

sofort auszuführenden veterinärpolizeilichen Maßnahme war dieAb

schätzung der Tiere selten vereinbar. Die Polizeiämter warteten,

da die meisten der als milzbrandverdächtig gemeldeten Fälle sichbei

der Obduktion nicht als Milzbrandfälle erwiesen hatten, um die

Schiedsmänner nicht oftmals unnötig zu bestellen und um nicht.

überflüssige Kosten zu verursachen, zumeist das Ergebnis der

Obduktion ab und beraumten erst, wenn dabei Milzbrand fest

gestellt war, den Abschätzungstermin an. Diese Termine un—

mittelbar im Anschluß an die Obduktion abzuhalten, war nur dann

möglich, wenn zufällig am Seuchenorte Schiedsmänner ansässig

waren, und der Vertreter der Polizeibehörde den Kreistierarzt

zur Obduktion begleitet hatte. In der Regel verging dagegen

geraume Zeit, bis die Nachricht von dem Ausfall der Obduktion

an die Polizeibehörde gelangte, und zögerte sich dann die Ab

schätzung solange hinaus, daß in der Zwischenzeit die Milzbrand

bazillen sich in gefahrdrohender Weise von dem eröffneten

Kadaver verbreiteten und jahrelang drohende Milzbrandherde

bildeten.

Schließlich gaben wohl auch Anlaß zur Abänderung Klagen

der Kreistierärzte, worüber der in dem tierärztlichen Provinzial

verein für Posen gehaltene Vortrag des Veterinärrats Peters

aus Bromberg (cfr. B. T. W. 1906, S. 6401i.) klare, wenn auch

nicht erschöpfende, aber hochinteressante Auskunft gibt.

Am liebsten hätte die Provinzialverwaltung die Abschätzung

ganz beseitigt und die Entschädigungen lediglich nach Tarifen

gezahlt, ähnlich wie im Herzogtum Braunschweig Schafe nach

festgelegten Höchstschätzungen entschädigt werden. Das war

aber nicht möglich, weil der Herr Landwirtschaftsminister dazu

seine Genehmigung versagt hatte, weil durch den ä 3 des Ge

setzes vom 22. April 1892, betreifend die Entschädigung für an

Milzbrand gefallene Tiere, eine Schätzung vorgesehen ist, und

weil die Gefahr besteht, daß ein Tierbesitzer zuweilen einen

höheren Betrag erzielen könnte, als das Tier tatsächlich wert

gewesen ist. '

Man half sich nun in der Weise, daß man einerseits —— der

Gleichheit der Prämien entsprechend — feste nach dem Alter

der Tiere abgestufte Sätze, von denen die Hälfte, wenn inner

halb von 3'/„ Jahren zuvor in demselben Gehöft ein Milzbrand

fa.ll vorgekommen ist, sonst ‘-’/;, gezahlt werden, als Grundlage

der Entschädigung annahm; andererseits dadurch, daß man

Schätzungen durch den Kreistierarzt vornehmen läßt, die aber

nicht als Grundlage der Entschädigung dienen, sondern die nur

äußerlich dem Gesetz gerecht werden sollen.

Der Einwand der technischen Deputation für das Veterinär

wesen, die eine Entschädigung milzbrandkrauker Schafe als

„nicht ausführbar“ bezeichnet hatte (cfr. 1. Jahrg. der Ver

öffentlichungen aus den Ja]1resveterinärberichten, S. 11), weil

die Anordnung zur Folge hätte, daß in jedem Falle die Seuche

durch Zuziehung eines beamteten Tierarztes festgestellt und der

Wert durch eine Kommission begutachtet werden müsse, ist in

bezug auf die letzte Voraussetzung durch das neue Milzbrand

reglement für Posen auch in Preußen sogar in bezug auf Groß

vieh widerlegt werden. Die Entschädigung beruht hier in der

als der Gesamtbetrag der für dieses Jahr erhobenen Abgaben. i Mehrzahl der Fälle nicht mehr auf‘ einer Schätzung durch eine
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Kommission, ja nicht einmal auf der des Kreistierarztes. Man

hat sich indirekt über das Gesetz, das meines Erachtens nach

der Seite der Schätzung hin überhaupt keine verpflichtenden

Vorschriften gemacht hatte, hinweggesetzt.

Daß die Schätzung des Wertes durch den Kreistierarzt

nichts als eine Farce ist, ergibt folgendes:

Wenn man von den Tarifsätzen für Pferde, bei denen der

Milzbrand ja bedeutend seltener als bei Rindern aufzutreten

pflegt, völlig absieht, so sind die Tarifsätze für Rinder der hier

gehaltenen Art derart gering, daß der Kreistierarzt den Wert

der Tiere wohl ausnahmslos höher schätzen muß, als die Tarif

sätze angeben. In diesen Fällen bildet aber nicht die Schätzung

des Kreistierarztes, sondern der Tarifsatz die Grundlage der

Entschädigung.

Wird ein Rindviehstück von dem Kreistierarzt geringer

geschätzt, als der betreffende Tarifsatz angibt, was höchstens

bei Rindern im Alter von weniger als einem Jahr (Tarifsatz

100 M.) vorkommen kann, bei denen aber wieder Milzbrand

nur selten aufzutreten pflegt, und gibt sich der Tierbesitzer

mit dieser Schätzung nicht zufrieden, so entscheidet wiederum

nicht die Schätzung des Kreistierarztes, sondern es tritt die

dreigliedrige durch das Gesetz vom 18. März 1881 vorgesehene

Kommission in Funktion.

Mit dem Schätzungsverfahren nicht näher vertraute Land

wirte werden es dem Kreistierarzt in die Schuhe schieben,

wenn dieser auf ihrem Gehöft einen Zugochsen vielleicht auf

600 M. schätzte und sie schließlich 200 bzw. 266 M. erhalten,

oder wenn für ein 21/2—‘3jähriges Rindviehstück statt der ge

schätzten und dem Tierbesitzer vorschriftsmäßig bekannt zu

gebenden Summe von 450 M. 100 bzw. 132 M. zur Auszahlung

kommen. ’

Auf die Dauer werden sich die Herren Landwirte trotz

ihrer angeborenen Bescheidenheit nicht mit diesen Summen ab

finden lassen; aber die Tarife müßten fast verdoppelt werden,

wenn eine Entschädigungszahlung auf Grund der Schätzung des

Kreistierarztes erfolgen soll.

Es wäre besser gewesen, diese Art von Schätzung ganz

über Bord zu werfen und lediglich Tarife aufzustellen. Man

hätte dem Kreistierarzt die Verpflichtung auferlegen können,

in Fällen, in denen der Wert eines Tieres offensichtlich unter

dem Tarifsatz steht, den Zusammentritt der Schätzungskommission

zu beantragen, welchen Weg ich für die Genehmigung weiterer

derart aufgebauter Reglements in Vorschlag bringe.

Die Neuregelung der Entschädigungsfrage nach Tarifen hat

gegenüber den alten Entschädigungsfeststellungen den Vorzug,

daß jeder interessierte Besitzer weiß, welche Entschädigung

er für das einzelne Pferd oder Stück Rindvieh im Falle des

Milzbrandes aus dem provinziellen Milzbrandversicherungsfonds

zu erhalten hat. Es dürfte sich nun der Wunsch geltend

machen, wertvollere Stücke gleichzeitig in Privatversicherung

zu geben. Der Möglichkeit der Verwirklichung dieses Wunsches

ist die Provinzialverwaltung dadurch entgegen gekommen, daß

sie die in dem Absatz 3 des ä 5 des alten Reglements ent

haltene, gegen die gleichzeitige Versicherungsnahme bei

Versicherungsgesellschaften sich richtende einschränkende

Vorschrift, die ohnehin zu Streit und Rechtsunsicherheit Anlaß

gegeben hatte, fallen gelassen hat. Gewiß ein großer Vorteil

für die Tierbesitzer.

 

Auch die Veterinärpolizei kann im allgemeinen mit dem

neuen Reglement zufrieden sein. Mit dem Zusammentrommeln

der Schätzungskommissionen vergeht keine Zeit, so daß die

Kadaver unmittelbar nach der Sektion verbrannt werden können.

Daß erforderliche Nachprüfungen nach Preuße durch das

hygienische Institut in Posen ausgeführt werden sollen, ist wenig

erfreulich, zumal im Hinblick auf den Umstand, daß der

Provinzialverwaltung und der landwirtschaftlichen Bevölkerung

in dem tierhygienischen Institut zu Bromberg ein Institut zur

Verfügung stand, das mindestens ebenso reichlich mit Hilfs

mitteln und Hilfskräften ausgestattet ist, wie das hygienische

Institut in Posen.

Die Streitfrage zwischen Provinzialverwaltung und Kreis

tierärzten betr. Bezüge für die Schätzungen ist auch durch das

neue Reglement nicht völlig geklärt worden.

Bis zum 1. Juli 1905, dem Tage des Inkrafttretens des

Gesetzes betr. die llienstbezüge der Kreistierärzte vom 24. Juli

1904, galt ziemlich unbestritten der Ministerialerlaß vom

7. Dezember 1893 I 24 289, nach dem die Gebühren für die

Amtsverrichtungen des beamteten Tierarztes aus Anlaß seiner

Teilnahme an der Schätzung eines an Milzbrand gefallenen

oder getöteten Tieres der Provinzialverwaltung nur dann zur

Last fielen, wenn die Schätzung des Tieres nicht im Anschluß

an die nach den Bestimmungen des R. G. und Pr. A. G. vor

genommene tierärztliche Feststellung der Seuche, sondern in

einem besonderen Termine erfolgte. Diesen Passus enthält

ebenso wie das alte auch das neue Reglement, das uns daneben

für besondere Termine einen erhöhten Tagegeldersatz von 8 M.

zubilligt und am Wohnorte eine Vergütung von 6 M.

Abgesehen „von dem Ausdruck „Amtsverrichtung“ in dem

Erlaß des Ministers des Innern und. für Landwirtschaft vom

7. Dezember 1893 — M. d. J. H. 13954 — Min. f. L. I. 24289

— Beyer, Viehseuchengesetze, III. Aufl., S. 94, Anm. — ist meines

Wissens nirgends zum Ausdruck gekommen, daß die Teilnahme

an der Schätzung des Wertes eines milzbrandkranken Tieres als

eine Amtsverrichtung zu betrachten ist.

Bei Rotz und Lungenseuche haben die beamteten Tierärzte,

die nach ä 18 des P. A. G. vom 12. März 1881 Mitglieder der

Schätzungskommissioncn sind, ihre Vergütung für die Teilnahme

an den Schätzungen nach Maßgabe des Gesetzes vom ‘J. März

1872 aus der Staatskasse zu liquidieren. Dieses letztere Gesetz

regelt aber die Vergütung der Medizinalbeamten für medizinal

oder sanitätspolizeiliche Verrichtungen, und wäre danach die

Schätzung bei Rotz und Lungenseuche als eine medizinal

polizeiliche Handlung zu betrachten. Dieses ergibt sich auch

daraus, daß nach g 18 Abs. 3 l. c. eine Vereidigung oder Ver

weisung des Kreistierarztes auf seinen Diensteid nicht zu er

folgen hat, sondern nur dann, wenn ein nichtbeamteter Tierarzt

an Stelle des beamteten tritt. Bei dem Kreistierarzt ist die

Schätzung eine Handlung. auf die sich der Diensteid ohne

weiteres erstreckt. _

Das Gesetz vom 22. April 1892, betrefl‘end die Ent

schädigung für an Milzbrand und Rauschbrand gefallene oder

getötete Tiere steht indes, wie Peters gezeigt hat (B. T. W.

1906, S. 640111), ganz außerhalb des Rahmens der sonstigen

Viehseuchengesetze, insbesondere auch in bezug auf die Über

nahme der Kosten, so daß nicht ohne weiteres die für Rotz und

Lungenseuche gültigen Bestimmungen auch auf Milzbrand

schätzungen zu übertragen sind.
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Nehmen wir aber an, daß die Milzbrandschätzungen amtliche

Verrichtungen darstellen, so müßten sie auch unter das Gesetz

vom 24. Juli 1904, insbesondere unter dessen ä 2 fallen, der

besagt, daß bei anderen amtlichen Verrichtungen, d. h. bei

solchen, deren Kosten der Staatskasse nicht zur Last fallen,

insbesondere solchen, welche durch ein Privatinteresse veranlaßt

sind, für ortspolizeiliche Interessen

werden, deren Befriedigung den Gemeinden gesetzlich obliegt,

die Kreistierärzte von den Beteiligten zu entschädigen sind.

Dieser Ansicht ist man in den höheren Verwaltungskreisen

indesen keineswegs.

Wegen einer Meinungsdifl‘erenz mit dem Herrn Landeshaupt

mann in Posen über die Höhe der mir zustehenden Entschädigung

— der Herr Landeshauptmann billigte mir für eine anfangs

September 1905 vorgenommene Schätzung außerhalb meines

Wohnortes nur eine Terminsgebühr von 6 M. zu, während ich

9 M. wie die anderen Taxatoren beanspruchte — wandte ich

mich unter Berufung auf den ä 2 Absatz 1 des Gesetzes vom

24. Juli 1904, nach dem die Höhe der Entschädigung in Er

mangelung einer giitlichen Einigung von dem Regierungs

präsidenten festzusetzen ist, an den Posener Herrn Präsidenten

mit der Bitte, dieses zu bewirken.

Der Herr Regierungspräsident erklärte sich indes für nicht

zuständig, weil das Milzbrandentschädignngsreglement nicht unter

seiner Mitwirkung, sondern unter der des Herrn Oberpräsidenten

zustande gekommen sei, und dieser dem Herrn Landeshauptmann

vorgeordnet sei.

Auch der Herr Oberpräsident erklärte sich nicht für zu

ständig, weil die Festsetzung der Liquidation der Tierärzte nach

dem ausdrücklichen ‚Wortlaut.des Reglements durch den Herrn

Landeshauptmann zu erfolgen hat; dieses Reglement habe die

Bedeutung einer lex specialis und dieser lex gegenüber habe die

später ergangene nnderweite Festsetzung der Gebühren der

Kreistierärzte keine Bedeutung.

Nach dem Grundsatz, daß die Reichsgesetze den Landes

gesetzen vorgehen, und daß bestehende Landesgesetze, insoweit

sie mit erlassenen Reichsgesetzen kollidieren, außer Kraft treten,

daß also Reichsrecht Landesrecht bricht (Graf Hue de Grais,

Handbuch der Verfassung und Verwaltung. 14. Auflage, S. 16),

sollte man folgern dürfen, daß das preußische Kreistierarzt

gesetz, zu dem die Übereinstimmung des Königs und beider

Häuser des Landtags erforderlich war, den Vortritt haben sollte

vor dem Milzbrandreglement einer provinzialständischen lex

specialis. Andernfalls hat der Herr Landeshauptmann in eigener

Suche endgültig zu urteilen, ohne daß eine Berufung im Ver

waltungswege möglich wäre. Nach dem Gesetz vom 24. Mai 1861

darf aber der Prozeßweg erst nach Erchöpfung des admini

strativen Instanzenweges bis zum Minister beschritten werden.

Der von _mir angerufene Herr Landwirtschaftsminister

entschied, daß, wenn der Provinzialverband die Verpflichtung

zur Zahlung einer von ihm auf Grund des 5 2 Absatz 1 des

Gesetzes betreffend die Dienstbezüge der Kreistierärzte vom

24. Juli 1904 (G. S. 169) verlangten Entschädigung bestreitet,

dagegen lediglich dieKlage im ordentlichen Rechtswege offen steht.

Damit war im Verwaltungswege entschieden, daß die Milz

brandschätflzungen nicht unter das Gesetz vom 24. Juli 1904

fallen, da ja sonst die Einziehung der Beträge nach Feststellung

durch den Herrn Regierungspräsidenten im Verwaltungswege

erfolgen müßte (_S, 2 Abs. 2).

in Anspruch genommen

 

Der Rechtsweg, auf den ich von dem Herrn Minister ver

wiesen bin, ist von mir nicht beschritten worden, weil einerseits

das neue Entschädigungsreglement auch in bezug auf das

Schätzungsverfahren einen andern Modus eingeführt hat, der

die Beschreitung des Rechtsweges zunächst nicht notwendig

erscheinen ließ, andererseits, derartige Prozesse zu führen,

nicht Aufgabe eines einzelnen Beamten sein kann.

Die Klage müßte 6 Monate nach ergangenem Bescheid des

Herrn Ministers erhoheniworden sein. {Ansprüche verjähren

nach dem B. G. B. in 2 Jahren.

Der Rechtsweg ist beschreitbar und aussichtsvoll, weil das

Medizinalbeamtengesetz vom 9. März 1872, auf das die Milz

brandentschädigungsreglements verweisen, durch den Q9 des

Gesetzes vom 24. Juli 1904 aufgehoben ist, und an dessen

Stelle durch allerhöchsten Erlaß vom 25. Juni 1905 am 1. Juli

1905 die Bestimmungen des Gesetzes {vom 24. Juli 1904 ge

treten sind.

Nach der definitiven Entscheidung im Verwaltungswege

sollte man folgern (dürfen, daß wenn, wie der Herr Ober

präsident erklärt, Idas Kreistierarztgesetz nicht auf die Milz

brandschätzungen sich erstreckt, auch vice versa die Milzbrand

schätzungen nicht unter das Gesetz vom 24. Juli 1904 fallen.

Das soll nicht so sein.

Im November 1906 nahm ich in einem Orte die Schätzung

und Sektion eines milzbrandkranken Tieres und in einem anderen

Orte die Kontrolle eines Schlachtviehbeschauers vor und liqui

dierte dafür aus der Staatskasse Reisekosten und Tagegelder,

bei der Provinzialverwaltung nichts. Der eine aus einer dritten

Gemeinde stammende Taxator hatte bei der Schätzung in der

ersten Gemeinde dem anwesenden Polizeiverwalter gemeldet,

daß bei ihm auch zwei Tiere unter milzbrandverdächtigeu Er

scheinungen gefallen wären. Zu einer Sektion war es an diesem

Tage bereits zu spät geworden. Um den einen Taxator nicht

nochmals am anderen Tage berufen zu müssen und um doppelte

Tagegelder zu vermeiden, ließ der Polizeiverwalter die beiden

Rinder noch an demselben Tage abschätzen. Hierfür liquidierte

ich von der Provinzialverwaltung Reisekosten und eine Termins

wahrnehmungsgebühr.

Trotzdem die Schätzung nicht im Anschluß an die Sektion

und umgekehrt erfolgt war, trotzdem ein besonderer Termin

anberaumt werden mußte und trotzdem eine Reise in eine

andere Gemeinde unternommen wurde, verweigerte der Herr

Landeshauptmann die Bezahlung und zwar unter Berufung darauf,

daß ich an demselben Tage aus der Staatskasse Reisekosten

und Tagegelder erhalten hätte.

Er rief unter dem 7. Januar 1907 die Entscheidung des Herrn

Regierungsprasidenten an, und dieser ersuchte mich unter dem

3. Juli d. Js., mich zu äußern, wieso ich die Schätzung in der

dritten Gemeinde nicht in den Forderungsnachweis aufgenommen

und die Kosten der Reise in der durch die Ministerialerlasse

vom 4. Juli 1905 (I Ga 5843) und vom 31. März 1906

(I Ga 65/01) bestimmten Weise nicht berechnet hätte, und was

mich veranlaßt hätte, die Reisekosten doppelt bei der Staats

kasse und bei dem Provinzialverband zu erfordern.

Damit ist die Frage, ist die Milzbrandschätzung eine amt

liche "errichtung, wiederum akut geworden.

Der Herr Regierungspräsident erklärt sich einerseits für

nicht zuständig, die gemäß 5 2 Abs. 2 des Gesetzes vom

24. Juli 1904 erbetene Höhe einer Milzbrandterminwahrnehmungs
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gebühr festzusetzen und verweist den Kreistierarzt auf den

Weg der ordentlichen Klage, andrerseits verlangt er die Ver

rechnung von Gebühren, die erst im ordentlichen Rechtswege

erstritten werden sollen, in einer durch jenes Gesetz, das sich

seiner Entscheidung nach gar nicht auf‘ die Milzbrandschätzungen

bezieht, vorgeschriebenen Weise. Mein nicht juristisch geschultes

Gehirn kann den geistigen Kontakt, die geistige Brücke, zwischen

den beiden Entscheidungen des Herrn Regierungspräsidenten

nicht finden.

Für mich ist jedenfalls die Frage nicht geklärt.

Nicht jede Aufforderung zu einer Verrichtung seitens einer

Behörde stempelt die Verrichtung zu einer amtlichen (cfrf

Schmaltz, Deutscher Veterinär-Kalender für das Jahr‘ 1906/O7,

Teil III, S. 81, Kommentar zu dem Min.-Erl. vom 4. Juli 1905).

Die Fleischbeschau einschließlich der Ergänzdhgstieischbeschau

(cfr. Min.-Erl. vom 31. März 1906), die Untersuchung von

Offizier- und Mobilmachungspferden gehören bestimmt nicht zu

den amtlichen Verrichtungen, daher sind sie, wie alle nicht

amtlichen Verrichtungen, in den Forderungsnachweis nicht mit

aufzunehmen, wenn sie neben anderen Geschäften auf Rundreisen

erledigt werden sind. Eine Verteilung der Kosten ist nicht

erforderlich (Schmaltz, D. V.-K. 1906/07, Teil III, S. 90).

Eine Verteilung der Kosten ist auch nie, weder von mir

noch von anderen Kreistierttrzten vorgenommen worden, wenn

Milzbrandschätzungen an Sektionstagen erfolgten. Eine Be

anstandung der Reisekostennachweise nach dieser Seite hin ist

bisher nie erfolgt, obwohl den prüfenden Beamten wohl bekannt

ist, daß bei jeder Milzbrandfeststellung eine Schätzung erfolgt.

„Erkläret mir, Graf Oerindur, diesen Zwiespalt der Natur.“

Wäre die Schätzung eine amtliche Verrichtung, so hätte

ich im strittigen Falle aus der Staatskasse ’/3 der Tagegelder

und Reisekosten zu liquidieren gehabt, daneben aber aus der

Landeshauptkasse die vollen Reisegebührnisse (cfr. Schmaltz,

D. V.-K. 1906,07, Teil III, S. 86 oben).

Unabhängig hiervon sind die Schätzungen im Anschluß an

eine Sektion.

Die Auffassung des Herrn Laudwirtschaftsministers über

die Verpflichtung zur Zahlung von Gebühren seitens des

Provinzialverbandes bei Schätzungen im Anschluß an eine

Sektion ist folgende:

„Eine Entschädigung kann auf Grund des ä2 nur ge

fordert werden, wenn eine besondere amtliche Verrichtung vor

liegt. Daß sich eine Schätzung milzbrandkranker Kadaver,

wenn sie gelegentlich der Obduktion erfolgt, als eine selbständige

amtliche Verrichtung darstellt, kann aber nicht anerkannt werden.

Sie ist vielmehr neben der Haupttätigkeit der Obduktion derart

geringfügig, daß ihr eine meßbare Bedeutung überhaupt nicht

beizulegen ist. Dies entspricht auch der Praxis seit dem

Inkrafttreten des jetzt geltenden Gesetzes. Es ist eine irrtümliche

Annahme, daß letzteres eine anderweitige Entscheidung bedinge.

In den hier in Frage kommenden Bestimmungen hat das alte

Recht eine Abänderung durch die neue Kodiiikation nicht erfahren.“

Die Schätzung auch im Anschluß an eine Obduktion ist

meines Erachtens nicht eine derart geringfügige Verrichtung,

daß ihr eine meßbare Bedeutung nicht zukommt.

Vor dem Inkrafttreten des neuen Posener Reglements mußte

der Kreisticrarzt schon vor der Schätzung mit der Polizeibehörde

die Zeit vereinbaren. zu der Schätzung und Obduktion stattfinden

sollten: er mußte sich mit seiner Zeit den Bestimmungen der

 

 

Polizeibehiirde und ev. auch der Taxatoren anpassen; er konnte

nicht frei über die Sektionszeit verfügen; er konnte nach Fest

setzung der Schätzung und Einberufung der übrigen Kommissions—

mitglieder nicht einer Aufforderung zur Praxis nachgehen, weil

er sich sonst zum Schätzungstermin verspätet hätte.

Es kommt mithin nicht allein die Schätzungszeit, sondern

auch die vor und hinter ihr liegende Zeit bei Bewertung der

Verrichtung in Betracht.

Die Schätzung selbst ist nicht so einfach, wie der Ferner

stehende es sich vielleicht vorstellt; man hat es nicht mit einem

lebenden, aufrechtstehenden Tiere zu tun, sondern mit einem tot

am Boden liegenden, meistens aufgeblähten. Fast immer stellt

es sich daher für den gewissenhaften Schätzer als notwendig

heraus, den Nährzustand der Stallnachbarn einer Untersuchung

zu unterziehen und durch Vernehmungen und durch Ausfragen

der Leute festzustellen, wieviel Milch die Kuh gegeben hat, ob

und seit wann sie tragend sei, ob sie frischmilchend usw. Ist

das Tier neuerlich gekauft, so sind ev.Wirtschaftsbüchereinzusehen.

Sind Gewicht, Nährzustand, Milchergiebigkeit, sonstige Arbeits

leistung, Zuchtwert usw. ermittelt, dann müssen aus der Zeitung

Erkundigungen über den augenblicklichen Marktwert der Tiere

ähnlicher Art eingezogen und schließlich nach Besprechung mit

den übrigen Kommissionsmitgliedern das Tier geschätzt werden.

Darüber ist von dem Kreistierarzt eine Verhandlung aufzunehmen

und diese der Polizeibehörde einzureichen.

Unter einer halben Stunde kommt man nie mit der Schätzung

ab, es währt mitunter selbst eine Stunde, selbst wenn alles klappt;

für gewöhnlich wartet man aber entweder auf den Polizeiverwalter,

der zuvor die Taxatoren vereidigen muß, oder es hat sich ein

Kommissionsmitglied verspätet‚was bei Reisen über Land amd-.

bei schlechten Wegen ja vorkommen kann. Zuweilen bleibt ein

Kommissionsmitglied ganz fern, da die Bestellung es nicht er

reichte oder weil es plötzlich durch Vorkommnisse in der eigenen

Wirtschaft behindert ist. Nachdem man eine Stunde lang ver

geblich gewartet, läuft erst die Entschuldigung ein, und muß

dann ein Ersatzmann hinzugezogen werden.

Während man mit der Sektion allein recht bequem zwischen

zwei Zügen fertig werden könnte, verspätet man durch die

Schätzung gewöhnlich den zweiten.

Seit dem 15. Juli d. Js. ist in der Provinz Posen die

Schätzung wohl vereinfacht, insofern sie der Regel nach von

dem Kreistierarzt allein vorgenommen wird; eine erhebliche

Mühewaltung stellt sie auch heute noch dar.

Wenn die Schätzung des Kreistierarzt‘es in der Regel auch

ohne Bedeutung für die Entschädigung ist, so muß doch darüber

ein zutreffendes Gutachten erstattet werden. Die Arbeit der

drei Kommissionsmitglieder hat nunmehr der Kreistierarzt allein

zu verrichten.

Der Befundschein hat aber nicht allein ein Gutachten über

den Wert, sondern auch über das Alter zu enthalten. Diese

Altersbestimmung ist besonders wichtig, da nach ihr die Höhe

des für die Entschädigungsberechnung maßgebenden Wertes

sich richtet. Ganz leicht ist die Altersbestimmung nach den

festgesetzten Grenzen nicht. Ob ein Rind weniger als ein Jahr

ist, läßt sich mit Sicherheit nicht in allen Fällen feststellen,

da muß eine Schätzung platzgreifen. Bei Pferden, die weniger

als ein Jahr, und bei solchen, die mehr als ein Jahr alt sind,

beträgt die Preisdifferenz 120 M.; ebensohoch ist sie bei Pferden

von weniger als 15 und mehr als 15 Jahren. Die Feststellung
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bzw. Schätzung des Alters bedingt also recht erhebliche Preis- Schweineseuche und Schweinepest.

schwankungen, und man muß um so sorgfältiger und vorsichtiger f ' ver/ " _g,’ "HP" Vor I

. o .

dabei verfahren, als dem Besitzer selbst in vielenFällen das genaue genehm ää ä Beachte

Alter wohl bekannt ist, ohne daß er solches dem Kreistierarzt Regicrungs- ä o.ä 55 Regierungs- ä

bekannt gibt. Zuweilen wird er vielleicht absichtlich ein falsches bezirk “sw- 2 5 ,= bez"k usw’ ‘ä’ä
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angeben. Schon aus dieser Andeutung dürfte sich dem Kundigen 5 aß,‘ <0 ä’ Q ä

die Erheblichkeit der Mühewaltung darstellen. ß S_ _

- ' - . -- _ - I’rcu en: 1gmarmgen . . . — —
‘ Die Provmzralverwaltung lehnte froher die Bezahlung von Königsberg. . . . 10 45 15 Waldeck . ' _ _ ' 2 l

Schätzungen der Kreistierarzte an Sektronstagen unter Hinweis Gmnbinnen_ _ 5 9 3 Bayern:

auf das Reglement und auf‘ den Min-E11. vom 7. Dezember 1893 Allenstcin _ ‚ 7 \ 13 7 Oberbayern ‚ _ ‚ ‚ 8 i 16

ab. Sie hat in allerjiingster Zeit (Schreiben vom 26. August 1907 Danzig . . . . . . 8 7 13 10 Niederbayern. . . 2 ‘, 5

. ‚ l

N. 723/07 v M.) wohl im Gefühl der Schwäche ihrer Position Marwnwerder - - 14 i 01 91: g?“ f-l - - - - - - 2 2

r -- -- _- - . Berlin . . . . . ~. l. 1 erpaz..... — m
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- - 4' März 1904 . . Stettin . . . . . . 8 ~ 14 7 Unterfranken . . . — -—
Mllzbrandentschäd‘gungsreglements vom t’5. Mär2d90'r' dle Bel_ Köslin . . . . . . . 6 22 11 Schwaben. . . . . 1 1

bringung des tierärztlichen Gutachtens über das Vorliegen Stralsund . - - - 9i 3 Württemberg - 6 7

eines Miizbrandfalles sowie der Erklärung des Tierarztes über Posen ' ' ' ' ' ' ' 21 2 94 29 Sachsen‘ ' ' ' ' 7 "g

d Alt ud d x . W t d T. S 1 d d. Bromberg. . . . . 101, 59 27 Baden . . . . . . 12 15
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Entschädigungsleistung beantrngenden Eigentümers ist. Das Liegnitz _ _ _ _ ‚ _ 18i 139 49 Meckl__schwerin 7 H

ist ein Standpunkt, den man verstehen kann. Das Gutachten Oppeln . . . . . . 18' 75 27 MeckL-Strelitz . w —

über den Wert und das Alter der Tiere soll deren Besitzer Magdeburg - - - - 9 15 10 Oldenburg: - - - 12 ‘31

bezahlen, und es wird auf ihn verwiesen auch in bezug auf die Mersebmg ' ‘ ‘ ‘ H 24 10 Sachs"wfa‘fnar' 3 l?’

B .b‚. d K k, ‚t b f d Erfurt . . . . . . . 5 23 39 Sachs.-Memmgcn 1 3

el ‘mglmg es ran lel S e “n es‘ Schleswig 151 45 21 Sachs.-Aitenburg I i

Meistens sind die Sektionen im veterinärpolizeilichen Inter- Hannover. . . . . Ji 16 25 Sachs.-Kob.-Got. 1 i

esse erforderlich. Aber nicht für alle Fälle von Milzbrand liegt Hildesheim - ~ - ~ 7 ä 9 12 Anhalt - - - 2 ‘3

die amtliche Notwendigkeit vor, ihn durch die Sektion fest- Lüneburg‘ ' ' " 9a 20 14 Bm““schwe‘g 4 11

Zustellen Stade . . . . . . . T 15 21 Schwarzb.-Sond. —- —

. ' . . _ Osnabrück . . . . 4‘ 12 21 Sehwarzb.-Rud. — —

Smd zu gle1cher Zeit mehrere Tiere eines Bestandes ver- Aurich ‚ _ _ ‚ _ ‚ _ l _ _ Reuß ä" Ih~ _ ‚ _ _ _

endet, ‘und stellt das‘ Gehöft danebexreinen Milzbrnndherd‘ dar,‘ Münster. . . . 8 ‘ 17 63 Reuß j. L. . . . . —— —

so würde sich für 1—2 Tiere die Sektion als vetcrinürpolizoilich Mimifll ‚ - - - - ‚ 5 ‘. 10 20 Sßhallmb-'Lippe — ‘

geboten erweisen; die Sektion weiterer Tiere widerspricht den Amsborg ' ' ' ' ' 14 32 58 L‘ppe'Demmld ' 19

eterin‘ir olizeilich n htere ‘en F enii t b ' d‘ T‘ Kassel ' ' ' ' ' ' ' 14 55 33 Hamburg ' ' ' ' 5 0
v_ ‘ I’_ ° ‘ s” ' g‚ g e‘ ‘am ‘efe“ Wiesbaden... . 11 22 24 Lübeck — «

die sonst1ge Feststellung durch Würdrgnng des Krankhexts- K,Jblenz _ _ _ ‚ ~ 6 95 24 Bremen _ ‘ _

verlaufes, durch Ausschließung anderer Ursachen, durch Fest- Düsseldorf ‚ ‚ _ ‚ 13 41 95 Elsaß . . ‚ . . . . M j ——

stellung von Blutausflüssen aus dem After und den Nasen- Köln - ‚ - ‚ ‚ ‚ ‚ - 5 5 17 Lothringen 3 8

öfl‘nungen, schnellem Aufblähen unmittelbar nach dem Tode, im’: ' ' ' ' ' " 13

durch bakteriologische Untersuchung des Blutes. amen ' ' ‘ ‘ ' ‘ '

Sollte nichtsdestoweniger die Provinzialvcrwaltung für alle | M “ "1' ‘"“l Kimmnßeucilc

Fälle von dem Tierbesitzer die Einreichung von Obdnktions- '—"" " "‘ “ä; "I(‘;,fgelübgr'atglci,ti

berichten verlangen, so müßten die Obduktionen im Interesse Rtigit‘rungsbezirk usw. ‚g o ' '— ‘ä q)

des Tierbesitzers auf dessen Verlangen vorgenommen und auch bzw‘ Staat '<T’ "=5 ‘35 ä’, '='5

. C“ == neu verseucht) °> 5 -= s» E,w: €

von 1hm nebst den Berichten bezahlt werden. g ä’ ä g c, c

Nachweisung über den Stand der Tierseuchen in Deutschland Preußen; ‘ 3 i

am 15. Oktober i907. ()pp(,|n 2 4 9 0 I 0 0

Die Zahlen bedeuten die Kreise (Oberamtsbezirke) usw., eingoklammsrt die Gemeinden. Münster - 1 ‘ 1 ~ 2 0 0 0

Lungenseuche. *Aachen' 1 . 1 i 1 + 1 + 1 + 1

Preußen: In den Reg-Bez. Marienwerder und Bromberg in Preußen 111581111110" 4 i 6 i 12 -i- 1 + 1 ; + 1

je 1 Gemeinde und 1 Gehöft. Bayern: . 1

liotz. Schwaben 2 4 42 o — 3 7— 10

Preußen: In den Reg—Bez. Bromberg, Oppeln, Hildesheim \vürttcmberg:.

je 1 (l), Stadtkreis Berlin 1 (3), in den Reg-Bez (inmbinnen, Donnukreis_ 1 1 ] 1 0 0 0

Allcnstein, Merseburg, Düsseldorf, Köln je 2 (2), Marienwcrdor 2 (3), Baden; \

Potsdam, Breslau je 5 (5), Posen 9 (9). Mannheim 0 , 0 0 _ 1 _ _ g

Oberlfirzglylvliaernnzl ä1)den Reg-Bez. Oberbayern 2 (3), Nrederbayern 1 (i), Zusammen 7 11 | 55 0 _ __ 11

Sachsen: Kreishauptmannschaften Bautzcn 1 (i), Dresden l (i).

Baden: Freiburg 1 (3).

Zusammen 48 Gemeinden (42 im verflossenen Monat), davon

38 auf Preußen (35 im September).
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Fleischbeschau, Fleisch- und Viehverkehr.

Redigiert von Professor Ginas.

Dänische Milch.

Der nunmehrige Leiter des Berliner städtischen Untersuchungs

amtcs für Nahrungs- und Genußmittel, Geheimrat Dr. Proskauer,

hat nach einer Mitteilung des Berliner Lokalanzeigers noch in seiner

Eigenschaft als Vorsteher der chemischen Abteilung des königlichen

Instituts für Infektionskrankheiten zahlreiche Untersuchungen über

die dänische Milch ausgeführt. Aus denselben geht hervor, daß die

dänische Milch in ihrer chemischen Zusammensetzung der Berliner

Milch in manchen Punkten überlegen ist (was sich aus der Qualität

der dänischen Kühe und ihrer Fütterung erklären würde), daß sie

aber keimreicher ist und mehr zur Siluerung und Gerinnung neigt

als die in Berlin gemolkene. Das Gutachten soll zu dem Schlusse

kommen, daß die Verwertung der dänischen Milch als Nahrungs

mittel als zulässig zu bezeichnen sei, daß sie aber zur Ernährung

von Säuglingen allerdings nicht geeignet sei. Ganz abgesehen

davon steht die Einfuhr der dänischen Milch in Tankwagen in

einem krassen Gegensatz zu den immer weiter gehenden An

forderungen, die man hinsichtlich der Sauberkeit der Gewinnung

und Haltung und hinsichtlich der Kontrolle an die in Deutschland

gewonnene Milch zu stellen sich gewöhnt.

Inzwischen hat auch schon das preußische Landesökonomie

kollegium sich veranlaßt gesehen, zu dem Proskauerschcn Gutachten

Stellung zu nehmen. Das Landesökonomiekollegium findet die Be

urteilung der dänischen Milch zu günstig und legt in einer Eingabe

an den Herrn Landwirtschaftsminister Verwahrung gegen die Schluß

folgerungen des Gutachtens ein. Die Eingabe verlangt auf Grund

der tatsächlichen Feststellungen über den Wert und die Behandlung

der dänischen Milch beim Transport sowie bei der Abnahme auf den

Bahnhöfen Maßnahmen, um zu verhindern, daß solche Milch weiter

in den Verkehr gebracht wird. Herr Proskauer seinerseits hat in

einem Schreiben an das Landesökonomiekollegium erklärt, daß er

auf die Einwände, welche wissenschaftlich nicht haltbar seien, nicht

eingehen werde. S.

idiichpollzsl.

Die interessante Frage, ob eine Polizeiverordnung, die verbietet,

daß Milch nur als Vollmilch und als Magermilch in den Handel

kommen darf, zu Recht besteht, wurde von einem Milchhändlcr bis

zum Kammergericht verfochten. Der Angeklagte hatte am

i. Februar 1907 in Hamm als Vollmilch zu dem Preise von 18 Pf.

per Liter verkauft. Eine von einem Schutzmanne entnommene

und dem Kreischemiker überlieferte Probe ergab nur einen Fett

gehalt von 2,45 Proz. Seit der statuarischen Feststellung in

Bochum, daß Milch unter Umständen einen Fettgehalt unter 2,7 Proz.

haben kann, verlegt sich die Polizei und die Chemiker darauf, die

Milch nur dann als Vollmilch anzusehen, wenn der jeweilig

polizeilich vorgeschriebene Mindestprozentsatz (in Hamm 2,8 Proz.)

erreicht ist. Andere Milch ist, wenn nicht als Magermilch in den

Handel gebracht, verboten zu verkaufen. Die Strafkammer in Dort

mund hatte den Angeklagten verurteilt, mit der Motivierung, er

habe, da er schon längere Zeit sein Gewerbe ausübe, wohl die

Befähigung besessen, die Milch, die ein etwas bläuliches Aussehen

gehabt habe, als zu gering an Fettgehalt anzusehen. Er habe sich

sagen müssen, daß solche Milch den 5 2 der Polizeiverordnung

über Milch nicht habe gerecht werden können. Der Angeklagte

hätte selbst eine Untersuchung beantragen müssen, ob keine Be

denken gegen den Verkauf der Milch als Vollmilch bestünden.

Land- und Kammergericht verwarfen die Berufung des Milchhändlers.

Die Frage auf Fälschung kann sich aber in anderer Weise

lösen, wenn der Fettparagraph in der Urtspolizeigesetzgcbung

betreffs Milch fehlt. Die Inhaberin eines Bullenstalles verkaufte

Milch, die von zwei Schutzleuten zum Teil (drei Flaschen von

vieren) beanstandet wurde. Die Milch wurde in Speyer untersucht

und hier als gefälscht angesehen. Die Stallprobe hatte indessen

nichts Bestimmtes ergeben. Durch die Verteidigung wurde indessen

nachgewiesen, daß in der bewußten Zeit eine Kuh brünstig war

und eine andere an Tuberkulose litt. Das Gericht konnte

sich demnach nicht von der Schuld der Angeklagten überzeugen

und sprach sie frei. Wie fehlerhaft die diversen Ortspolizei

 bestimmungen sind und wie nötig es ist, daß hier die tieriirztiiehe

Untersuchung eingreifen muß, zeigen diese Verhandlungen. Die

Milch darf also von tuberkulösen und brünstigen oder sonst

kranken Kühen stammen, wenn sie nur die vorge

sehriebenen 2,7 bis 2,8 Proz. hat! Die Kammergerichtsent

scheidung im ersten Falle steht demnach einer anderen Kammer—

gerichtsentscheidung gegenüber (betreffs Oberhauseuer Polizei

verordnung), welche besagt, daß die Polizeibehörde kein Recht

habe, reine natürliche Milch vom Handel auszuschließen, wenn sie

einen bestimmten Fettgehalt nicht besitze! Dr. G.

Diphtherisiaazilisn In der Milch.

Obwohl die Milch oft beschuldigt wird, Anlaß zur Verbreitung

der Diphtherie gewesen zu sein, hat man aus derselben nur selten

Diphtheriebazillen isolieren können. Angaben hierüber finden sich

nur in der englischen Literatur. Marshall hatte nun nach einer

Mitteilung in „The Journal of Hygiene“, V01. 7, Nr. 1, p. 32—34,

Gelegenheit, eine Milch zu untersuchen, durch welche Diphtherie

verschleppt sein sollte. Bei der subkutanen Verimpfung des Zentri

fugenbodensatzes starben Meerschweinchen an Diphtherie, und es

gelang den fraglichen Bazillus zu isolieren und zu identifizieren.

Schwierig zu entscheiden ist die Frage, auf welche Weise die

Bazillen in die Milch gelangen. Marshall untersrfchte nun die

Kühe, von denen das Milchquantum herstammte, indessen ohne

positives Resultat, daraufhin, ob der Diphtheriebazillus an den

Zitzen oder an den Schleimhäuten haftete.

Zum Verbrauch an Milch in Großstädten.

In den „Mitteilungen des Zentralvereius der Milchproduzenten

für Hamburg und Nachbarstädtc“ wird dargelegt, daß Hamburg,

Altona, Harburg und Wandsbeck mit rund 1092000 Einwohnern

täglich 345000 Liter Milch verbrauchen, ein Bedarf, der von

50740 Kühen gedeckt werden kann.

Sächsische Schischtvlehversicherunn.

Zur Ausführung des Schlachtviehversicherunpisgesetzes be—

stimmt dassächsische Mhiisterium„des‚inrwm untmism 12‚.Msaßü

1907 folgendes:

5 10 Absatz 9 der Ausftihrungsverordnnng zum Schlachtvieh

versicherungsgesetze vom 2. November 1906 (Gesetsverordnungs

blatt Seite 364) erhält folgende Fassung:

Für die Abschätzung der Verluste bei der Beanstandung ein

zelner Fleischteile tritt, dafern der Besitzer auf die Schätzung durch

den Ortsschätzungsausschuß verzichtet, ein vereinfachtes Verfahren

in der Weise ein, daß ein Vertreter der Gemeindebehörde allein

oder in Gemeinschaft mit dem Tierarzte oder Fleischbeschauer die

Gewichts- und Wertbestimmungen vornimmt und die Nachweise

zur Begründung des Anspruches prüft.

Die Abänderung tritt sofort in Kraft.

Geschäftsbericht der Anstalt für staatliche Schiachtviehvsrsichwunn

im Königreich Sachsen für das Jahr l906.

Die Versicherungsbeiträge waren festgesetzt für ein männliches

Rind auf 4 M., für ein weibliches auf 14 M. und für ein Schwein

auf 0,60 M. Bei Rindern haben diese Beiträge ausgereicht, die

Entschädigungen zu decken, dagegen nicht bei Schweinen. Für

das Jahr 1907 mußten dieselben für Schweine deshalb auf 0,75 M.

für das Stück erhöht werden. An Versicherungsbeiträgen wurden

vereinnahmt 134 951 M. für männliche, 1486 512,90 M. für weibliche

Rinder und 390 384,80 M. für Schweine, zusammen 2 011848,70 M.

Entschiidigt wurden 155 237,39 M. für männliche, 1459 423,15 M.

für weibliche Rinder und 577 278‚i0 M. für Schweine, zusammen

2191938,64 M. Entschädigt wurde in 28 739 Fällen, 263 Ansprüche

sind abgelehnt, 15 in anderer Weise erledigt werden. Der Staats

zuschuß betrug 540 727,20 M.

Regelung der Trichinsnschau.

In der „Zeitschrift für Fleisch- und Milchhygiene“ 1907,

Jahrg. XVII, S. 410, gibt Tierarzt Rust eine tabellarische Übersicht

über die Regelung der Trichinenschau in den verschiedenen Staaten

im Deutschen Reiche. Die Zusammenstellung, welche alle die

Trichinenschau betreffenden Bestimmungen, auch hinsichtlich der

Prüfungen, Gebühren, der Kontrolle usw. enthält, bietet eine vor
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trefl'liche Übersicht. Die Einzelheiten hier wiederzugeben, ist nicht

möglich, es möge auf die Arbeit von Rust aber besonders hin

gewiesen werden.

Zur Trichlnenschaufiage In Bayern.

Der Verein süddeutscher städtischer und Schlachthof-Tierärzte

hat, nach der „Wochenschrift für Tierheilkunde und Viehzucht“, am

26. Mai in seiner in Nürnberg abgehaltenen Generalversammlung,

nach einem Vortrage des Vorstandes des Trichinenschauamtes in

Nürnberg, Dr. Böhm, einstimmig beschlossen, an das K. Staats

ministerium den Antrag zu richten, daß auch in Bayern die obli

gatorische Trichinenschau eingeführt werde.

Trichinenschau in Bayern besteht zurzeit auf Grund orts

polizeilicher Vorschriften insgesamt in folgenden 16 Ortschaften:

Ansbach, Bamberg, Drosendorf, Erlangen, Fürth, Hallstadt, Helm

brechts, Hof, Kulmbach, Lichtenberg, Memmelsdorf, Nürnberg,

Rehau, Schwabach, Schwarzenbach und Selb. In Ansbach, Bamberg,

Erlangen, Fürth, Nürnberg und Schwabach sind die Haus

schlachtungen inbegriffen. (Veröffentl. d. K. Gesundheitsamtes.)

Zum Besltzreeht auf die Trlchlnenschau-Prohen.

Der Magistrat zu Königsberg i. Pr. hatte das Probcfleisch für

die Trichinenschau für die Schlachthofverwaltung in Anspruch ge

nommen und den Erlös daraus für die wirtschaftlichen Zwecke des

Schlachthofes verwendet. Ein Mitglied der Fleischerlnnung war

hiergegen klagbar geworden und es wurde ihm vom Gericht die

Auszahlung des Erlöses zugesprochen. Ohne Zweifel ist auch der

Schlachtende Eigentümer der Proben. Die Schweine-Engrosschlitchter

haben nun auf ihr Eigentumsrecht zugunsten der dortigen Fleischer

Innung Verzicht geleistet und letztere fordert von dem Magistrat

hierauf fußend, die Auszahlung des Erlöses. Dieser hat den Antrag

abgelehnt unter Hinweis auf die Bestimmungen der Königsberger

Triehinenschauordnung, die die Proben als zur freien Verfügung der

Verwaltung verbleibend erklärt, unter der Begründung, daß der

Erlös einen Teil der Gebühren für die Untersuchung der Schweine

darstelle. Einen ähnlichen Streitfall gab es vor einigen Jahren in

Dresden. Dort hat das-sächsischeOberverwaltungsgericht in-der

Streitsache den Stadtrat für verpflichtet erklärt, den Erlös aus dem

Verkauf der Trichinenscbauproben an die Innung auszuzahlen, ihm

aber die Berechtigung zugesprochen, die durch die Reinigung und

den Verkauf der Proben entstehenden Kosten davon in Abzug zu

bringen. In Dresden sind nun Weiterungen dadurch unmöglich

gemacht, daß in das Regulativ für die Schlachtvieh- und Fleisch

beschau vom 13. November 1903 Bestimmungen aufgenommen

wurden, nach denen die Proben der Verfügung des Stadtrates

anheimfallen und die Trichinenschaugebühr mit 1 M. für jedes

Schwein unter der Voraussetzung in dieser Höhe bemessen

werden ist, daß die Proben unentgeltlich dem Stadtrat

überlassen werden. Eine klare Fassung der Regulative in diesem

Punkte dürfte jedenfalls empfehlenswert sein, und es hätten wohl

auch in Königsberg, wo die Trichinenschaugebühr nur 40 Pf.

beträgt, die Auseinandersetzungen so vermieden werden können.

Zur Zustlndlgkelt der nichttlerärztllehen Flelsehheschauer.

Nach einer Notiz in der „Wochenschr. für Tierheilkunde und

Viehzucht“ bestehen in Bayern hinsichtlich der Zuständigkeit der

nichttieriirztlichen Fleischbeschauer bei Notschlachtungen ver.

schiedene oberpolizeiliche und distriktspolizeiliche Vorschriften. In

der Oberpfalz z. B. hat der Fleischbeschauer vier Fleischbeschau

stcmpel, während in Oberbayern demselben nur zwei Stempel

(tauglich und untauglich) ausgehändigt worden sind.

Erkrankungen nach Flelschgenuß.

In Wäldcben ist das Fleisch einer notgeschlachteten Kuh ge

nossen werden, ehe eine Untersuchung stattgefunden hatte, die

dann das Vorhandensein von Milzbrand ergab. Eine Person ist

gestorben, mehrere erkrankt. In Heinrichswalde erkrankte ferner

eine Familie an einer Fleisehvergiftung.

Beseitlnunn beschlagnahmten Fleleches.

(Veri'. d. Reg.-Priisld. in Magdeburg vom 28. 5. 1907.)

Die unschädliche Beseitigung des für untauglich bezeichneten

Fleisches gcsehlachtcter Tiere ist Sache der beteiligten Ortspolizei

behörden.

 

Nach 5 3, Absatz 3, letzter Satz des Fleischbeschaugesetzes

vom 3. Juni 1900, bestimmt die Polizeibehörde, welche Sicherungs

maßregeln gegen eine Verwendung des untauglichen Fleisches zum

Genuß für Menschen zu treffen sind.

Nach Absatz 5 desselben Paragraphen ist das Fleisch von der

I’olizeibehörde in unscbitdlicher Weise zu beseitigen.

5 45 der Ausführungsbestimmungen vom 30. Mai 1902 schreibt

in unzweideutiger Weise vor, in welcher Weise die unschädliche

Beseitigung solchen Fleisches zu erfolgen hat.

Wenn die Ortspolizeibehörden untaugliches Fleisch einer

Abdeckerei überweisen, damit es in den dort befindlichen Apparaten

durch höhere Hitzegrade vernichtet wird, so haben sie auch die

Verpflichtung, den Transport nach und die Zerstörung des Fleisches

in der Abdeckcrei zu überwachen, daß eine ungcsetzliche Ver

wendung des Fleisches sicher ausgeschlossen ist.

Gelangt untaugliches Fleisch, anstatt vernichtet zu werden,

infolge ungenügender Beaufsichtigung wieder in den Verkehr, so

fällt die Verantwortung der beteiligten I’olizeibehörde in erster

Linie zu. Diese Verantwortung kann eine recht schwere werden,

wenn durch den Gennß des Fleisches Gesundheitsschädigungen

bei Menschen entstehen.

Keineswegs kann ich es billigen, daß danach gestrcbt wird,

solches Fleisch zu möglichst hohem Preise an Abdecker oder

sonstige Personen zu verkaufen, denn hierdurch werden diese zur

gesetzwidrigen Verwertung des Fleisches geradezu angereizt, weil

die bei vorschriftsmtißiger Vernichtung gewonnenen Erzeugnisse

erfahrungsgemäß kaum so viel Wert haben, daß dadurch die Kosten

der Vernichtung gedeckt werden.

Ich ersuche hiernach die Ortspolizeibehörden des dortigen

Kreises mit entsprechender Anweisung zu versehen und ihnen zu

eröffnen, daß ich künftig Unregelmäßigkeiten bei der Beseitigung

untauglichen Fleisches unnachsichtlich ahnden werde.

Kleiner Grenzverkehr.

Auf dem Bezirkstag des bayerischen Fleischerbezirksverbandes

wurde zur Sprache gebracht, daß im kleinen Grenzverkehr ‚an der

bayrischösterreichischen Grenze so beträchtliche Mengen Fleisch,

darunter solches von zweifelhafter Qualität, eingeführt werden, daß

z. B. drei österreichische Metzgergeschäfte an der Grenze 95 Proz.

ihrer Ware nach dem benachbarten Passau lieferten. Im Auftrage

des Verbandes hat der Vorstand an das Ministerium eine Eingabe

gerichtet, beim Bundesrat um Abhilfe dahin vorstellig zu werden,

daß die zollfreic Einfuhr aufgehoben oder so beschränkt werden

möge, daß die Einbringung bis zu 2 kg Fleisch aus dem Auslande

nur dort statthaft sein solle, wo tatsächlich ein Bedürfnis z. B. wegen

mangelnder Kaufgelegenheit im Inlande vorhanden sei. Das Fleisch

müsse ferner einer Beschau unterstellt werden.

Mlßhrauch des kleinen Grenzverkehrs.

Nach den Feststellungen in einer Gerichtsverhandlung wurden

die Bestimmungen über die Fleischeinfuhr im kleinen Grenzverkehr

an der russisch-ostpreußischen Grenze von dem Angeklagten in

der Weise umgangen, daß jedes oder mehrere Mitglieder derselben

Familie täglich die erlaubte Quantität Fleisch über die Grenze

schafften, so daß die zulässige Menge um das Vielfache über

schritten wurde.

Zu den Tlluschungsversuchen bei der Flelechelnfuhr an der dänischen

Grenze.

Wie das „Hamburger Fremdenblatt“ mitteilt, ist der Inspektor

des Schlachthauses zu Aarhus (Dänemark), Tierarzt K., seines

Amtes enthoben worden. Die Entlassung steht in Zusammenhang

mit den Unregelmäßigkeiten, die bei der Fleischausfuhr nach

Deutschland vorgekommen sind und die in der B. T. W. schon

notiert wurden.

Anklage wegen mangelhafter Flelschheschau.

Angeklagt wegen fahrlässiger Körperverletzung war der Tier

arzt R. aus B., da er das Fleisch eines notgeschlachteten Ochsen

wegen mäßiger Gelbfiirbung als minderwertig in den Verkehr hatte

gelangen lassen und nach dem Genusse des Fleisches eine Anzahl

Personen an Erbrechen und Durchfall erkrankt waren. Festgestellt

wurde, daß das Fleisch nach der Beschau gefroren, vor der Ver
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wendung in einem warmen Zimmer aufgetaut und zum Teil dann

wieder gefroren war. Unter den zugezogenen Sachverständigen

herrschte darüber eine Meinung, daß hierdurch ein schnelles Vor

derhen des Fleisches herbeigeführt sein konnte, und auf die

weiteren Darlegungen des Veterinärrates Dr. B., daß der Angeklagte

bei der Beschau genau nach den vorhandenen gesetzlichen Be

stimmungen verfahren und die Schädlichkeit des Fleisches nicht

mit der Erkrankung des Tieres in Verbindung zu bringen sei, cr

folgte die Freisprechung des Beschuldigten, der des Vorkommnisscs

wogen bereits einen Monat von der Ausübung der Fleischbeschau

suspendiert worden war.

Verwendung des Fleisches eines kreplerten Schweines.

Wegen Verarbeitung des Fleisches eines verendeten Schweines

wurde eine Frau B. aus Donauwörth zu einem Monat Gefängnis

verurteilt. Das Reichsgcricht bestätigte die Entscheidung der

Strafkammer zu Neuburg a. D.

Salpeterzusstz zum Hackfleisch.

Wegen Vergehens gegen den 5 11 des Nahrungsmittclgesctzcs

wurde ein Fleischer und sein Geselle in Forst verurteilt, weil sie

zu gowicgtem Rindfleisch Salpeter zugesetzt hatten.

Wurstgut.

Vor dem Landgericht Landshut ergab die Verhandlung gegen

den Schlächter N. wegen Vergehen gegen das Nahrungsmittel

gesctz, daß in dem Geschäft desselben Tragsiickc, Darmzipfel,

vuri Maden durchsetztes Fleisch usw. für die Wurstfabrikation ver

wendet wurden.

Fleischversorgung.

Der Vorstand des Deutschen Landwirtschaftsrates hat die Ver

waltungen der deutschen Städte um Auskunft ersucht, ob sie über

die Heischvcrsorgung in letzter Zeit oder früher Verhandlungen

gepflogen und zu welchen Beschlüssen dieselben geführt haben, und

bittet um eine möglichst genaue Auskunft über die Organisation

und Erfolge, falls irgendwelche Einrichtungen getroffen sein sollten,

welche der Bevölkerung billiges Fleisch zu liefern bestimmt sind.

Schlscht- und Flelschverkaufsordnung in Darmstadt.

Die neue Scblacht- und Fleischvcrkaufsordnung bestimmt, daß

die Schlachtungcn von Privaten nur im Schlachthause vorzunehmen

seien. Bei der Beförderung von Fleisch, Wild und Geflügel oder

Fischen ist für reinlichc Bedeckung zu sorgen. Die transportierenden

Personen müssen reinlich gekleidet sein. Die Räumlichkeiten fiir

die. Aufbewahrung oder Verarbeitung unterliegen der polizeilichen

Revision, sind in reinem Zustande zu halten und dürfen zur Be—

handlung von Wäsche und dergleichen nicht benutzt werden. Das

Mitnehmen von Hunden in die Läden ist verboten. Die Waren

sollen nur in reines. nicht bedrucktes, beschriebenes oder bemaltes

Papier eingeschlagen werden, allein der Aufdruck der Firma auf

der Außenseite ist zulässig.

Großhändler-Verband.

Ein ‚Verband deutscher Großhändler der Nahrungs—

mittel- und verwandten Branchen“ ist in Berlin gegrltndet

worden. Der Zweck des Verbandes ist die Wahrnehmung der

Interessen der Großhändler in diesen Handelszwcigen.

Milzbrand bei elngefiihrtem dänischen Vieh.

Unter den Rindern der Seequarantäneanstalt in Lübeck war

der Milzbrand ausgebrochen. Die am 18. Juni dicserhalb über die

Anstalt verhängte Sperre ist jetzt wieder aufgehoben werden.

Bllliges Schweinefleisch.

Die „Deutsche Fleischer-Zeitung“ veröffentlicht eine Liste über

die Schwcinefleischpreise in 43 Ortschaften, aus der hervorgeht,

daß die Preise ‘überall einen ganz erheblichen Rückgang erfahren

haben.

 

Personalien.

Ernennungen: Wissenschaftliche Stollen: Amtstiorarzt Dr.

Eu‘a/d ll’cbcr-Markneukirchen zum Assistenten an der Abteilung für

Tierzucht der 'l‘icrltrztlichen Hochschule und bei dem Königl.

sächsischen Landcstierzuchtdirektor in Dresden. —— Schlachthof

verwaltung: Tierarzt „uns Ehrrf, bisher cinj:'ihr.-frciw. Unter

veterinllr in München, zum zweiten Schlachtlmftierarzt in Freiburg

(Sachsen). — Verabschicd ung: Bezirksticrarzt Martin Ihn/er wurde

auf Ansuchen wegen Krankheit in den bleibenden Ruhestand versetzt.

Niederlassungen: Die Tierärzte Joseph 'rcnn in Schwabach

(Mittclfr), Anlon Sripcl aus Vilsbiburg in Augsburg (Schwaben),

Dr. Schiimlorfl‘, bisher Assistent an der 'l‘ierürztlichen Hochschule,

in Hannover. — Verzogen: Die Tierärzte Fritz l'.‘ichaclrer von

Lahr als Vertreter nach Langcnbrllcken, Hans Il"örm-r-I‚ahr,

Dr. Philipp I‚otzrr-Zabcrn, Stefan linker-Singen, iV‘ü/It'lflt Trau!

man", Viktor l.oonhard-Sindeltingcn als Assistent des Großherzogl.

Bczirksticrarztes in Donaucschingen, bzw. Engen, bzw. Lörrach,

bzw. Radolfzcll, bzw. liiosbach, Alois Sc/nlu'll von Buchen nach

Niederolm (Hessen), Adolf ‚llctzgrr von Engen nach Straßburg,

Hermann Ulmann von Breisach zur Ableistung der Militärpflicht

nach Neubreisach, Wilhelm Birkemcier von Heidelberg nach Minden,

Euyrlherl Gan(er von lümmcndingen nach Stuttgart, Erich Zapf von

Karlsruhe nach Mciningen.

Approhatlunen: Die Herren Oskar Kegcl aus \'ölkscn, Ih'polit

I'nImns/ri aus Rogascn. Gustav ll'irlnuann aus Borsflcth.

In der Armee: Preußen: Befürdort: Die Studierenden der

MilitürvcteriMir-Akademie I\'irl:cl ’im Feldart—Regt. Nr. 37, Slrrsow

im l"‘cldurt.-R0gt. Nr. ‘23, b'rycr im l"eldart‚-Rcgt. Nr. 36, Bertels

HII_I/ r im Fclilart.-Rcgt. Nr. 76, Hin/Mr im l“cldart.-Rogt. Nr. 41,

1'. Iloln‘rrll: im Feldart.-Rcgt. Nr. 59, sämtlich unter gleichzeitiger

Kommandicrung auf sechs Monate zur Militär-Lehrschmiede Berlin

zum Untcrvcicriniir. Die lfiinj.-l“rciw. Zo‘rncr im Feldart.-Regt. Nr.4,

“(Ihm/m im 'l‘rain-Bat. Nr. 3, l\'rcgrnorr im Garde-'l‘raindlat, Zahn

im l'lilli.-liogt. Nr. 7, Dr. ll'iufrrrr im Drag.-Regt. Nr. 21 zum

\«-rantuorllicb für den lnhull (ukl. lhsrl'nlvlllt'll): Prof. In’. Sl‘llllliilll. in lL-rliu. — Verlag und Eigentum der \'erlagsbuchhandlung von Richard Schociz in Berlm. —

ciuj.:ft.ßiitä. Illli.t‘-l'\l<lti?IlüäI-. .—. . Z .IU.‘BUJ ä: _ _()_hey_vc‚terini_ir„dgg_ßwzxg

()rlumznn auf Probe im Feldart.-Rcgi. Nr. 67 angestellt, Uberveterinär

.‘rnsl Srhulta im Bus-Regt. Nr. 12 endgültig in der Armee angestellt.

Abgang: Die einjiihrigfreiwilligen Unterveterinätre: li'nhlerl,

Haltesohl, .duerbach, S/rrn — sämtlich im Feldart.-Regt. Nr. 10;

Fron/n‘, .‘ngelirn, Ta'lsrh —- sämtlich im l. Garde-Feldart.—Regt.;

Schmidt I.llfrezl;, im Feldart.-Rcgt. Nr. 7:‘); Rode, im Train-Bat. Nr. 11;

ll'o'rner, im Feldart.-Regt. Nr. 66; Lübkc, im Fcldart.-Regt. Nr. 16;

Berg, im Feldart.-Regt. Nr. 11; Sei/m1, Seilz, im Feldart -Regt.

Nr. 2:3; III/(lersrlm'dl, im Fcldart.-Rcgt. Nr. 27; Lcrcdng, im Feldart.

Regt. Nr. 62; Fassen/ragen, im l“eldart.-Rcgt. Nr. 58:, Müller /Eruslj,

Ritlelmamz, im Feldart—Regt. Nr. 14; Bö/nnr, im Fcldart.-Regt.

Nr. 17 ; Ißehbery, im Feldart.-Rcgt. Nr. 71; Binder, im Train-Bat.

Nr. 17; Müller (lV-lI/lt’l/Ilj, im Fcldart.-Regt. Nr. 36; l.eirlig‚ Lambertz‚

Kur/m, im Feldart—Rcgt. Nr. 72:, Klee, im Train-Bat. Nr. 14; Vogel,

Dar/s, im l. Gardo-Drag.-Rgt.; Walter, im 3. Garde-Feldart.-Regt.;

Sii~vscn/Iop‚ im l“cldart-Regt. Nr. 4; Hebe, I’itsch/c, im Feldart.-Regt.

Nr. 40; Trau/wann, li'illisr/I, im Feldart-Regt. Nr. 50; l"ocrger,

l.cnfers‚ im l“cldart.-Rcgt. Nr. 44; Ifergr‘r im Rdr.-Regt. Nr. 8; Beute,

lfoscnrlohl, im Fcldart -Rcgt. Nr. 22; Kas/re, Moritz, Srhcllhase, im

'I‘rain-Bat. Nr. 3; Scln'agc, Sclmlirll, im Garde-Train-Bat.; lf'e1'chcl,

im Feldart.—Regt. Nr. 76; S/amnnrz'tt, im Train—Bat. Nr.6: Müller

{Erns/I, im Train-Bat. Nr. 4; Brauner, im Feldart.-Rcgt Nr.7;

Wu'nbzrg, im I“cldart.-Rogt. Nr. 54; Berendcs, im Train-Bat. Nr. 10;

Katz, im 'l‘rain-Bat. Nr. 18; B-in/rmann, im Fcldart.-Rcgt. Nr. 43;

Ilmmbrrg, im Ulan-Regt. Nr. 5 zur Reserve entlassen.

Bayern: Abgang: Dem Oberveterinär der Reserve lt’nlurl

Or/nnmm (Würzburg) bchufs Übertritts in Königl. Preuß. Militär—

dicnstc der Abschied bewilligt.

Todesfall: Schlachthofdirektor Bern/z. Andrv'rh-KattmvitZ.

Vakanzen. (Vgl. Nr. 45.)

Schlachthofstellen: l’ a k o s c h: Schlachthofverwalter (approbicrter

Tierarzt) zum l. Dezember 1907. Bewerbungen an den Magistrat.

Druck von W. Bllxeustciu, Berlin.
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Bericht über die weiteren Heilimpfungen gegen

Schweineseuche mit Suptol-Burow.

. Von Dr. Burow, Leiter der Serumabteilung Halle a. der Chemischen

Fabrik E. Merck, Darmstadt.

Als ich in Nr. 23, 1907 dieser Wochenschrift meine erste

Veröffentlichung über das von mir ausgearbeitete Präparat zur

Heilung der Schweineseuche der Öffentlichkeit übergab, bezweckte

ich damit, dieses Präparat der Allgemeinheit bekannt zu machen

und zu weiteren Versuchen anzuregen.

Dieser Anregung ist zu meiner Freude eine große Anzahl

von Kollegen nachgekommen, so daß hinreichend Gelegenheit

gegeben war, das Präparat in relativ kurzer Zeit und in

größerem Maßstabe -— bis jetzt sind über 20000 Schweine

geimpft worden h zu prüfen. Auch einzelne Regierungen haben

in dankenswerter Weise Versuchsimpfungen anstellen lassen.

Ichjgebe nun zunächst eine Zusammenstellung sämtlicher

mir zugegangenen Berichte und bemerke dazu, daß 42 hiervon

von Tierärzten resp. Kreistierärzten stammen und acht von

Landwirten, welche die Impfung durch Tierärzte haben aus

führen lassen:

DerEinfachheit halber habe ich nur die Anfangsbuchstaben

der einzelnen Namen angeführt und kann ich jederzeit mit dem

vollen Namen einstehen.

1. B. in V. Den geimpften Schweinen geht es gut und

hätten sie sich nach meinen hundertfachen Beobachtungen ohne

Impfung nicht so schnell bessern können. Der Ausschlag heilt

ab, die Freßlust hebt sich bedeutend, der Husten ist lockerer

oder hat sich fast ganz verloren, und auch das Allgemein

befindeu der vielen Kiimmerlinge ist durchaus befriedigend.

2. V. in H. Über den Erfolg der Impfung mit Suptol teile

ich Ihnen das Resultat der Impfung von 360 Schweinen eines

Bestandes mit.

Der Bestand war vor drei Jahren wegen Schweineseuche

gesperrt. Nach Abschlachteu des gesamten Bestandes erkrankten

 

die neu eingestellten ‚Tiere stets wieder an Schweineseuche,

zirka 10 Proz. gingen durchschnittlich verloren. In diesem

Jahre nun wurden alle neu eingestellten Tiere mit Suptol

geimpft. Eingestellt wurden am 1. August 1907: 40 Schweine.

Dieselben zeigten bald Husten und durchgehend, zum Teil

starkes Ekzem. Am 24. August wurden die Tiere, die zu der

Zeit alle krank waren, geimpft.- Es trat Besserung ein, und

nach acht Tagen wurde ‚zum zweiten Male geimpft. Darauf

schwand der Husten und die Ekzeme, und zirka vier Wochen

nach der ersten Impfung waren die Tiere als geheilt zu be

trachten. Sie hatten bis dahin auch gut an Gewicht zu

genommen.

Am 19. August wurden wieder 100 Schweine eingestellt.

Von diesen kamen drei Tiere gleich mit den Erscheinungen der

Diese drei wurden sofort geimpft. Das

Bei den andern

Schweineseuche an.

eine wurde nach der ersten Impfung gesund.

beiden war eine zweimalige Nachimpfung nötig, wodurch noch

ein zweites geheilt wurde, während das dritte starb. Die

Sektion desselben ergab Hepatisation des größten Teiles der

Lunge. Die bei der Einstellung gesund erscheinenden 97 Tiere

wurden am l. September geimpft. Zu dieser Zeit husteten viele.

Bald nach der Impfung ließ der Husten nach. 24 Stück,

welche noch in der zweiten Woche nach der Impfung Husten

zeigten, wurden nochmals geimpft, worauf bei allen Heilung

eintrat.

Am 28. August wurden abermals 80 Schweine eingestellt.

Geimpft wurden dieselben am 8. September. Unter diesen

machte sich nur bei drei Stück eine Nachimpfung nötig.

Am 11. September wurden noch 140 Stück eingestellt.

Diese wurden am 22. September geimpft. Eine Nachimpfung

war hier bei keinem Tiere nötig. Zur Zeit sind alle geimpften

359 Schweine gesund. Die Gewichtszunahme ist sehr gut. Am

schnellsten trat Heilung ein, wenn die Tiere gleich nach Ein-‘

treten der Krankheitserscheinungen geimpft wurden. Tiere,
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welche schon länger krank waren, wie dies bei den ersten

40 Stück der Fall war, mußten zweimal geimpft werden, um

Heilung zu erzielen.

3. M. in H. Bei Impfungen mit Suptol bei reiner Schweine

seuche habe ich sichtbare Erfolge beobachtet, während bei Vor

handensein von Schweineseuche und Schweinepest ich Erfolge

bis jetzt nicht erzielen konnte.

4. M. in K. In einigen Fällen habe ich Suptol schon mit

anscheinend gutem Erfolg angewendet.

5. N. in C. Auf dem Rittergut. L. befanden sich unter

40 Läuferschweinen 10 Kümmerlinge; dieselben waren voll

kommen eingetrocknet (mager), hatten eine Haut, die aussah

wie Leder und stark in Falten lag und schmutzig verfärbt war.

Die Tiere sahen aus wie schlecht genährte hochbeinige Hunde

und wogen insgesamt 234 Pfund und waren ohne weiteres

herauszufinden. Die Impfung wurde am 6. Juni vorgenommen;

zwei Schweine wurden am 13. Juni nochmals geimpft, wovon

das eine verendete.

Es traten die angegebenen Änderungen im Husten und an

der Haut auf, die Tiere sehälten sich. Am 18. Juli wurde der

Stall besichtigt und die geimpften Schweine waren den übrigen

an Gewicht und Ernährungszustand gleich und nicht mehr her

auszufinden. Die Schweine waren jedoch gezeichnet werden,

so daß sie mit den übrigen verglichen werden konnten.

6. B. in L. Die vor zirka zehn Tagen an 10 Kümmerern,

die als wertlos aus dem Stalle entfernt werden sollten, aus

geführte probeweise Impfung scheint güten Erfolg zu haben;

zwei Stück, die allerdings nicht mehr viel Leben hatten, sind

eingegangen, die übrigen acht erholen sich zusehends.

7. St. in M. Mit dem Suptol habe ich bei einigen Fällen

von ausgesprochen chronischer Schweineseuche eklatante Erfolge

gehabt.

Bis jetzt ist von den hochgradig erkrankten Tieren nach

der Impfung noch kein einziges eingegangen, während vorher

fast täglich Todesfälle vorkamen.

8. P. in L. Der letzte Impfstoff scheint auch bei akuter

Seuche gut zu wirken; allerdings ist noch nicht alles vorüber.

9. G. in N. Nach Verlauf von zehn Tagen (6. Juni bi

16. Juni d. J.) war ein sichtlicher Erfolg der Impfungen nicht

zu beobachten, außer Rückgang des Exanthems.- Am 16. Juni

erfolgte daher die zweite Impfung, die nach Besichtigung am

13. Juli d. J. bei allen geimpften 23 Ferkeln zwar ein volles

Verschwinden des Ausschlags, dahingegen weiteres Husten fest

stellen ließ.

10. M. in W. Habe bis jetzt vier Tieren je 5 ccm Suptol

injiziert, davon waren zwei Todeskandidaten, zwei ausgesprochene

Kümmerer. Von ersteren frißt eins bedeutend besser, beim

anderen sistiert der Prozeß zunächst; die beiden Kämmerer

fressen besser und husten weniger.

11. S. in W. Alle von mir mit Suptol geimpften Schweine,

bei denen überhaupt ein Erfolg erwartet werden konnte, sind

verkauft worden. Zehn ca. 8—10 Wochen alte Ferkel sind

trotz der Impfung eingegangen. Bei den verkauften Schweinen

schien die Impfung mit Suptol bereits gute Wirkung zu äußern.

Die Tiere fraßen erheblich besser, Husten geringer.

12. E. in W. Der größere Teil der von mir mit Suptol

geimpften Schweine zeigte bald eine auffallende Besserung des

Allgelneinbefindens; ein kleiner Teil bekundete keine Wirkung,

bei diesen wurde Tuberkulose als Ursache festgestellt. Meine

.-‚—.. .--- -. . _

 

Versuche geben mir jedenfalls die Veranlassung, Suptol in

größeren Mengen zu verwenden.

13. G. in G. Vierzehn von den zum zweiten Male ge

impften Schweinen haben sich bedeutend gebessert. Vier kleine

schwächliche kränkeln noch. Diese will ich ein drittes Mal

impfen.

Eins hat Bauchwassersucht, bei einem andern ist die Lunge

derartig angegriffen, daß wohl nichts mehr helfen kann.

14. G. in R. Die ersten zehn geimpften Ferkel hatten sich

derart gebessert, daß der Besitzer die weitere Impfung verlangte.

15. H. in D. Suptol übt zweifellos bei chronischem Ver

lauf der Schweineseuche einen günstigen Einfluß aus.

16. J. in St. Mit Suptol vorzügliche Erfolge erzielt in

einem Bestande, in dem von ca. 80 Schweinen täglich ein bis

zwei Stück an akuter Schweineseuche starben (sehr akute Form:

Husten, Versagen des Futters, akute Pneumo-Pleurexie durch

Auskultation und Perkussion festgestellt). Erscheinungen ließen

nach einmaliger Impfung bedeutend nach, besonders Atmung

ruhiger, Temperatur fällt in 24 Stunden von 40-41“ auf 39° C.

Herzschlag kräftiger.

17. W. in W. Bei den sechs geimpften Schweinen wirkte

das Suptol gut, denn am vierten Tage nach der Impfung waren

die auffälligen Krankheitserscheinungen (geringer Appetit, Hin

fliliigkeit und häufiger Husten) verschwunden. Jetzt haben die

Tiere an Körpergewicht zugenommen und lassen nur äußerst

selten Husten hören.

18. K. in Sch. Meine bisherigen Erfahrungen mit Suptol

lauten insofern günstig, als von den an chronischer Schweine

seuche erkrankten Tieren (30) nach der Impfung keine mehr

verendeten. Vor der Impfung fielen sechs Stück.

19._M. inU. Suptol~ scheint ein ergiebiges Resultat zu

ergeben.

20. St. in M. G. Die bis jetzt mit Suptol erzielten Erfolge

waren zum Teil eklatant.

21. H. in H. Konstatiere gern eine merkliche Besserung

im Gesundheitszustande der geimpften Tiere; da aber einzelne

Tiere noch husten, sollen diese nochmals geimpft werden.

22. G. in Sch. Bin mit dem "ersuch sehr zufrieden.

Ferkel bessern sich sichtlich.

23. P. in G. Die geimpften Schweine zeigen eine bedeutend

bessere Freßlust.

24. B. in G. Die geimpften Schweine haben sich wesentlich

gebessert. Der Husten ist fast gänzlich verschwunden, die

Tiere sehen besser aus, wie auch die Freßlust eine bessere

geworden ist.

25. A. in H. Mit dem Suptol wurden zunächst 22 etwa

drei Monate alte Läufer geimpft, die aus einem Bestande von

zirka 120 gleichaltrigen Tieren herausgesucht waren, weil sie

kümmerten und die typischen Merkmale der chronischen Schweine

seuche zeigten, als: Mangel an Freßlust, Abmagerung, Ekzeme

auf dem Rücken und hinter den Ohren, Husten, schlotternde

Ohren und Schwäche in den Hinterbeinen. Nach dem Impfen

hat sich die Freßlust der Tiere gehoben, auch die Ekzeme be

gannen abzuheilen und der Allgemeinzustand hat sich erheblich

gebessert. Eine völlige Besserung ist aber noch nicht ein

getreten, so daß beabsichtigt ist, die Tiere noch einmal durch

zuimpfen. Krepiert ist bislang keins der Tiere.

Weiter wurde ein etwa 250 Pfund schweres Mastschwein,

das an Backsteinblattern fieberhaft erkrankt war, hustete und

Die
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heftige Atembeschwerden hatte, geimpft. Die Impfung erfolgte

am Abend. Am nächsten Morgen waren die Atembeschwerden

verschwunden und der Husten lockerer geworden, das Tier ist

wieder genesen, wenn auch der Husten noch nicht völlig wieder

behoben ist.

Ferner wurden fünf etwa dreihundert Pfund schwere Mast

schweine, welche stark husteten, geimpft. Um den Erfolg zu

kontrollieren, wurden die Tiere mit Anilin gezeichnet. Der

Husten hat nachgelassen; ob er völlig gebessert ist, kann ich ~

nicht mit Bestimmtheit sagen, da mir zu längeren Beobachtungen

die Zeit fehlt.

26. S. in E. Der Zustand der in H. geimpften Tiere macht

in letzter Zeit ganz auffallende Fortschritte. Selbst die in einer

Bucht allein lagernden vier, überaus schmutzigen Tierchen,

welche eventuell noch einmal geimpft werden sollten, haben sich

in dieser kurzen Zeit ganz wesentlich verändert; der pechige

Ausschlag ist grau geworden und hat sich teilweise schon ver

loren oder sitzt so lose, daß er leicht abgehoben werden kann.

Auch sind dieselben weit munterer, fressen gut und haben gleich- ‚

falls bis auf eins im Ernährungs2ustande sichtbar zugenommen.

Ein mit Krämpfen behaftetes seinerzeit geimpftes Ferkel

habe ich auch obduziert. Es lag in beiden vorderen sowie rechts

im mittleren Lungenlappen noch Verdichtung vor; das Aussehen

war jedoch hellgraurot, und war gegen die Nachbarschaft hervor- ,

Es machte den Eindruck, als heilte 5tretend, wenig saftreich.

die Lungenentzündung ab.

27. B. in G. Die geimpften Schweine haben sich wesentlich

gebessert, der Husten ist fast gänzlich verschwunden, die Tiere

sehen besser aus, wie auch die Freßlust eine bessere geworden ist.

28. M. in S. Habe bis jetzt mit dem Suptol recht gute

Erfolge erzielt.

29. P. in B. Meine Erfolge mit Suptol sind nach jeder

Richtung hin zufriedenstellend gewesen.

30. Z. in K. Meine bisherigen Erfolge mit Suptol waren

günstig. '

31. E. in B. Das Suptol auf ca. 20 Schweine verimpft

(Alter 3—6 Wochen und alle sichtbar erkrankt), hat zur Heilung

geführt.

32. B. in U. Die Wirkung des Suptols scheint eine sehr

gute zu sein.

33. R. in B. Habe bei schwerer Form der akuten Schweine

seuche bei einmaliger Impfung ausgezeichneten Erfolg erzielt.

34. B. in A. Bei akuter Seuche tadellose Erfolge.

35. F. in P. Das am 27.August iibersandte Suptol ist am

30. August auf 37 Schweine (5 Zuchtsauen, 13 Läufer und

19 Ferkel) verimpft werden. Sämtliche Schweine zeigten kein

gestörtes Allgemeinbefinden, nur ab und zu ließ sich Husten

hören.

Vor der Impfung waren mehrere Ferkel verendet. Am

1. September (zwei Tage nach der Impfung) starb ein vier

Wochen altes Ferkel; die Sektion ergab frische‘ geringe, typische

Veränderungen an den vorderen Lappen beider Lungen. Am

2. September starben zwei acht Tage alte Ferkel. Die Sektion

ergab bei beiden akute Lungen-Brustfellentzündung.

Der Verlauf der Seuche wurde durch Impfung mit Suptol

anscheinend günstig beeinflnßt.

36. E. in L. Wie ich schon früher mitteilte, war die

Schweineseuche etwa 14 Tage vorher ausgebrochen und die

Schweine hatten nach der Impfung besser gefressen. Diese an

 ‘ scheinende Besserung hat nun aber nicht lange vorgehalten.

Vielleicht hätten größere Dosen oder mehrmalige Wiederholung

der Impfung bessern Erfolg gehabt. '

37. B. in S. Heute hatte ich Gelegenheit, die mit Suptol

geimpften Ferkel und Schweine zu besehen und konnte zu meiner

Freude feststellen, daß dieselben ein viel munteres Benehmen

Die Tiere zeigen regen Appetit, laufen im Stalle herum

Ein Ferkel scheint

zeigen.

und die Schorfe lösen sich allmählich ab.

indes noch recht krank zu sein.

38. E. in Sch. Die von mit‘ bis jetzt mit Suptol geimpften

Schweine haben sich ausgezeichnet herausgemacht.

39. M. in P. Mit dem Erfolge der Suptolimpfung bin ich

recht zufrieden. Schon am dritten Tage bemerkte ich sehr

deutlich eine Besserung, die Schweine (Bestand 50 Stück) wurden

viel lebhafter, fressen gut und nehmen viel besser zu als vorher,

aber seit gestern habe ich beobachtet, daß die Tiere wieder

anfangen, mehr zu husten, auch hat die Lebhaftigkeit entschieden

etwas nachgelassen, auch die Abstoßung des Schorfs auf dem

Rücken hat anscheinend einen Stillstand bekommen, so daß es

mir den Eindruck macht, daß die Schweine nochmals mit Suptol

geimpft werden müssen.

(Späterer Bericht.) Heute will ich Ihnen nur kurz mit

teilen, daß ich nicht ein Tier mehr verloren habe, das Wachstum

ganz vorzüglich war und daß eine Schlachtung vor 14 Tagen

ergab, daß die Lunge, bis auf zwei kleine Stellen in der Größe

von einem halben Pfennigstück, abgeheilt war. Vorgestern

ergab die Schlachtung eines anderen Tieres, daß der eine

Lungenflügel total erkrankt gewesen war, aber ganz ausgeheilt

vorgefunden wurde.

Nun habe ich bemerkt, daß die Wirkung des Suptols in

den ersten Tagen sehr schnell ist, aber dann ein Stillstand in

der Heilung eintritt. Um schneller zum Ziel zu kommen, habe

ich die Huster jetzt mit Anilin gezeichnet und nach sechs

Tagen nochmals geimpft, dies scheint sehr gut zu wirken.

40. G. in A. Bei den geimpfen Kontrolltieren ist eine

erhebliche Gewichtszunahme gegenüber den nicht geimpften bei

der Wägung festgestellt werden.

41. v. T. in S. Nach meiner Beobachtung hat sich bei

den geimpften Schweinen der Husten gebessert. Die Tiere

scheuern sich auffällig viel und heilen die Ekzeme ab.

42. W. in F. Über die bis jetzt vorliegenden Resultate der

Impfungen mit Suptol kann ich nachstehendes berichten:

Beim Gutsbesitzer F. in P. wurden 45 Schweine mit akuter

Schweineseuche geimpft. Hier war das Suptol nicht imstande

den tödlichen Verlauf aufzuhalten; denn nachdem sechs Schweine

innerhalb zehn Tagen nach der Impfung gefallen waren und

weitere Verluste zu erwarten standen, zog ich es vor, den

Bestand räumen zu lassen. Es handelte sich um Schweine von

einem bis drei Zentner Schwere. (Einmalige Impfung).

Beim Gutsbesitzer H. in K. wurden 20 Ferkel, zirka,acht

Wochen alt, geimpft, welche trotz der Impfung innerhalb acht

Tagen eingingen. Auch hier war akute Schweineseuche. (Ein

malige Impfung).

Beim Domänenpächter F. in P. wurden 20 größere Schweine

geimpft. Diese erholten sich nach der Impfung zusehends, so

daß Herr F. mit dem Impfresultat sehr zufrieden ist und in

den nächsten Tagen eine größere Bestellung von Suptol zu

machen gedenkt. Hier handelt es sich um chronische Form.

(Einmalige Impfung).
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Es scheint also, als oh die Anwendung von Suptol nur

bei chronischer Form empfehlenswert ist und wäre mir viel

leicht eine andere Modifikation gegen frische oder akute Schweine

seuche nur angenehm zu erfahren.

43. Dr. Sch. in E. Über meine Impfresultate mit Suptol

kann ich wenig Bestimmtes mitteilen, da die Schweineseuche in

dem einzigen Stalle, in dem ich impfte, nicht unter den ge

wöhnlichen Erscheinungen des Hustens, des grindartigen Aus

schlages, der Abmagerung etc. auftrat, sondern die Schweine

plötzlich das Fressen versagten und in drei bis vier Tagen

verendeten, ohne daß sonst eine deutlich sichtbare Störung des

Allgemeinbefindens wahrzunehmen gewesen wäre.

Nur ein einziges Schwein davon war sehr

gemagert und hustete stark.

Ich impfte im ganzen zehn Stück: fünf Kranke und fünf

Gesunde.

Gesunden blieben gesund. Es war mir leider nur vergönnt, bei

einem Schweine die Sektion zu machen. Die Lunge dieses

Schweines zeigte ganz das Bild der chronischen Schweineseuche,

chronische Lungenentzündung, die sich über die ganze Lunge

erstreckte mit starken Verkäsungen und Abszessen in den

Lungen sowie vollständige Verwachsung mit Brustfell, Zwerch

fell und Herzbeutel. Die Schweine waren 25 bis 60 Kilo schwer.

44. K. in T. Beim ersten Male impfte ich 18 Schweine,

davon fünf akut kranke, der Rest hustete und zeigte zum Teil

Ekzeme. Eins der akut erkrankten krepierte bald, bei drei

anderen verschlimmerte sich der Zustand. Die übrig gebliebenen

vier akut kranken impfte ich nach drei Tagen zum zweiten

Male, ferner ein weiteres akut erkranktes und neun chronisch

kranke. Von den akut erkrankten Schweinen sind noch drei

krepiert; die chronisch kranken zeigen keine erhebliche Besserung.

45. K. in Z. Ich habe bisher in zwei Beständen zu

sammen 30 an chronischer Schweineseuche erkrankte Schweine

geimpft, die sich im vorgeschrittensten Kümmerungsstadium

befanden.

Die Wirkung war eine vorzügliche. In sehr kurzer Zeit

haben sich die sämtlichen Tiere vollständig erholt.

46. L. in K. Die von mir an 60 Schweinen vorgenommene

Versuchsimpfung hatte einen durchschlagenden Erfolg. Die

Tiere zeigten sofortige Besserung und haben sich in kurzer

Zeit vollständig erholt. Es handelte sich um

Schweineseuche in der typischen Form.

47. K. in W. Vier Tage nach der Impfung konnte ich

anstatt der gelben Hautfarbe eine gesunde weiße konstatieren.

Ein Tier ging nach zehn Tagen ein, Sektion konnte ich leider

nicht machen, das zweite hat sich nicht wesentlich gebessert.

Fünfzehn weitere Impfungen haben keine wesentliche Besserung

gezeigt. Ich werde aber weiter probieren.

48. B. in F. Die Impfung fand mit negativem Erfolge statt.

49. F. in H. Ich habe Suptol in zwölf Beständen bei

insgesamt 400 Schweinen, die sich in den verschiedensten Er

krankungszuständen der Schweineseuche befanden, verimpft.

Das Resultat ist ein nach jeder Richtung hin zufrieden

stehendes gewesen. Akut erkrankte Tiere sowohl wie chronisch

kranke haben sich überall in verhältnismäßig kurzer Zeit erholt.

Allerdings erwies sich in verschiedenen Fällen eine Wieder

holung der Impfung als nötig. Es empfiehlt sich, die Impfung

möglichst frühzeitig vorzunehmen, um so schnellere Heilerfolge

habe ich erzielt.

stark ab

Die Kranken gingen trotz der Impfung alle ein, die

chronische

50. Liste*) über die am 11.Mai 1907 vorgenommenen Ver

suchsimpfungen in den Schweinebeständen der Schweinezucht

genossenschaft P. und den Befund bei der Untersuchung am

10. Juni 1907.

51. A. in P. Zwei Läufer in gutem Nährzustande. Die

selben husten jedoch und haben eine geringgradige_Konjunktivitis.

Beide Schweine haben sich merklich gebessert.

52. Fr. L. in P. Drei Läufer, eins gut entwickelt, zwei

schlecht entwickelt, von letzteren beiden hat der eine Schorf

auf der Haut. Ein Mastschwein in einer Einzelbucht gut

entwickelt.

Von einer Sau mit vier Ferkeln die beiden Sauferkel,

ziemlich gut entwickelt sind. Sämtliche Impflinge husten.

Die beiden geimpften Ferkel haben Vorzug vor den anderen.

die

53. W. M. in P. Von zwei größeren schlecht entwickelten

Läufern, welche husten, eins geimpft.

Keine merkliche Besserung eingetreten.

54. W. L. in P. Von vier Mastschweinen eines. Dasselbe

hustet, frißt schlecht und ist weniger gut entwickelt als die

übrigen.

Von den drei größeren Läufern zwei, welche husten, Schorf

bildung auf der Haut haben und schlecht fressen.

Sämtliche Impflinge sind hustenfrei und entwickeln sich gut.

55. B. in P. Von drei Läufern die beiden weiblichen

Tiere. Dieselben haben Husten und Schorfbildung. Einer der

beiden Impflinge hustete sehr stark.

Der nicht geimpfte Läufer hustet

geimpften sind hustenfrei und entwickeln sich gut.

56. K. in P. Zwei Mastschweine. Dieselben sind zurück

geblieben, steif im Gang, haben scherfige, entzündete Haut,

husten und fressen schlecht. Die Krankheitserscheinungen sind

seit Weihnachten beobachtet worden.

Von fünf großen Läuferschweinen zwei, welche am

schlechtesten aussehen (im Wachstum zurückgeblieben, Schorf

bildungen auf dem Rücken).

Freßlust ist besser geworden und Entwicklung leidlich.

57. V. in P. Drei Läuferschweine in einer Bucht, von den

fünf Stück in der anderen Bucht nur drei geimpft. (Letztere

erhielten Ohrschnitte.) Die Tiere husten, haben zum Teil

Schorfbildnng und sind in der Entwicklung zurückgeblieben.

Ein Impfling eingegangen, ein anderer frißt schlecht, drei

Tiere entwickeln sich gut.

58. B. in P. Ein stark kümmernder Läufer, der hustet

und schlecht frißt.

Keine Besserung eingetreten. Ist getötet.

Wenn man die angestellten Versuche einer näheren Kritik

unterzieht, so geht ohne weiteres hervor, daß das Präparat

die versprochene Wirkung auszuüben imstande ist,

denn von 50 Berichterstattern sprechen sich 43 un

bedingt günstig aus, vier haben zugleich günstige und

ungünstige Resultate erzielt, bei einem ist der Befund

zweifelhaft gewesen und nur zwei haben negative

Erfolge gehabt. Ferner resultiert, daß in verschiedenen

Fällen die Wirkung zweifellos eine noch bessere gewesen wäre,

wenn Wiederholung derselben stattgefunden hätte, außerdem

muß in den wenigen Fällen, wo das Suptol angeblich versagt

stark. Die beiden

*) Von der Genossenschaft mir freundlichst zur Verfügung

gestellt.

 



21. November 1907. BERLINER TIERÄRZTLICHE WOCHENSCHRIFT. 851

hat, nach einer Ursache gesucht werden. Diese Ursache kann

verschiedener Natur sein.

In erster Linie muß an eine eventuelle Mischinfektion mit

Schweinepest gedacht werden, oder an irgendeine andere Kompli

kation, z. B. Tuberkulose, Herzafl'ektionen usw.

Ich neige zu der Ansicht, daß bei Mischinfektion eine

günstige Wirkung erzielt werden kann, wenn die Schweine

seuche, also die Lungenerkrankung, die vorherrschende Krankheit

ist. Bei der Beurteilung eines neuen Verfahrens ist es natur

gemäß geboten, die Verhältnisse genau zu prüfen, an alle

Komplikationen zu denken, die unter Umständen gerade bei

Schweineseuche eine so große Rolle spielen und bei einem

Heil- resp. Besserungsversuch zu berücksichtigen sind.

In meiner ersten Veröffentlichung habe ich gesagt, daß in

schwereren Fällen Wiederholung der Impfung angezeigt erscheint,

wenn nicht in bestimmter Zeit offensichtliche Besserung ein

getreten ist. Auch Becher ist auf Grund seiner Resultate

(cf. B. T. W. 07, Nr. 29) zu dieser Überzeugung gekommen und

macht den Vorschlag, bei akuten Erkrankungsfällen ev. schon

am dritten oder vierten Tage die Impfung zu wiederholen. Ich

kann mich auf Grund der bisher weiter gewonnenen Erfahrungen

dieser Ansicht nur anschließen und stehe heute auf dem Stand

punkt, daß auf eine ev. Wiederholung in schwereren Fällen

ganz besonderer Wert zu legen ist.

Es handelt sich doch um ein Heilpräparat und ist es ganz

natürlich, daß die immerhin bedenklichen Krankheitserscheinungen

und die Besserungsbefunde genau beobachtet werden müssen,

um den günstigen Zeitpunkt für eine sich nötig erweisende

Wiederholung der Impfung nicht zu versäumen. Ich weiß sehr

wohl, daß dies unter Umständen leichter gesagt als getan ist.

In der Praxis läßt sich oft beim besten Willen eine genaue

Beobachtrng des Krankheitsverlaufes nicht ausführen und der

Tierarzt ist auf die Mithilfe der Besitzer angewiesen.

Immerhin aber möchte ich an dieser Stelle nicht unterlassen,

auf eine Wiederholung der Impfung ganz besonders hinzuweisen.

Ich stehe heute auf Grund des vorliegenden Beobachtungs

materials auf dem Standpunkt, daß in schweren akuten Er

krankungsfällen die Wiederholung bereits am zweiten, dritten

oder vierten Tage angezeigt ist, vorausgesetzt, daß keine offen

sichtliche Besserung eingetreten ist. Bei chronisch kranken

Tieren ist einige Tage länger zu warten. Schaden kann die

baldige Wiederholung der Impfung nicht, im Gegenteil.

In betreff neu eingestellter Schweine in einen verseuchten

Stall ist es nach den Erfahrungen empfehlenswert, sämtliche neu

eingestellten Tiere dann zu impfen, sobald eines oder mehrere

den Beginn der Erkrankung zeigen. Man kann dann annehmen,

daß auch die anderen bereits den Keim der Krankheit in sich

tragen und da die Wirkung eine um so bessere und

schnellere ist, je früher die Impfung vorgenommen wird, so

dürfte der Erfolg der Heilung ein um so sicherer sein. Daß

Besserung und vollständige Heilung mit meinem Präparat erzielt

werden kann, ist durch die sehr beträchtliche Anzahl der Begut

achter auf Grund eines Beobachtungsmaterials, das nach Tausenden

zählt, erwiesen und glaube ich hiermit den definitiven Beweis

erbracht zu haben, daß wir in dem Präparat ein wirk

sames Mittel im Kampfe gegen die Schweineseuche zur

Verfügung haben.

 

Referate

Experimenteller Versuch der Immunisierung gegen

die Rinderpest.

Von Shibayama (Japan).

(Snikingakuzasshi Nr. 128, 1906.)

Nachdem der Verfasser die Geschichte der Immunisierungs

methode gegen die Rinderpest auseinandergesetzt hatte, führte

er den Versuch der aktiven Immunisierung mit dem Gallensaft

der erkrankten Rinder aus. Da ihm dieser indes nicht so glück

lich gelang, konnte er diese Methode nicht als sicher wirkungs

fähig und bei den Epidemien dieser Krankheit empfehlen. Um

nun sichere Immunisierung zu erlangen, stellte er alsdann ein

Immunserum dadurch her, daß ein Rind zuerst mit Rinderpest

gallensaft und dann mit Rinderpestblut injiziert wurde. Mit

dem Misch-Immunserum dieses Tieres und Rinderpestblut zu

sammen spritzte er alsdann die Rinder, die jetzt immunisiert

werden sollten, ein (passive und aktive Immunisierung). Diese

Methode erwies sich als sicher wirksam und anwendbar. Auch

kann schon allein die Einführung des Immunserums den Tieren

sichere Immunkraft verleihen. Viele Rinder wurden dem vorher

angeführten Versuche unterzogen, der sich auf zirka ein Jahr

hinaus erstreckte. Ferner untersuchte er die Empfindlichkeit

der Ziegen, Schafe und japanischen Rinder gegen den Rinder

pesterreger; der Krankheitsverlauf bei den ersten beiden Tier

arten war je nach dem Individuum ein wechselnder. Die Lebens

dauer des Rinderpesterregers im Eisschrank ist nach dem

Verfasser nicht so kurz, wie man bisher annahm.

Oshida (Tokio).

Die Acarusräude des Hunde und ihre Behandlung.

Von Prof. Hebrant und Assistent Antoine.

(Annalcs de. Bruxelles. Oktober 1907.)

Die Acarusräude wird durch die Haarsack- oder Balgmilbe

Acarus s. Demodex folliculorum canis hervorgerufen, die in der

Tiefe der Haut des Hundes haust und die in den Haarbälgen,

in den Talg- und Meibomschen Drüsen mit dem Kopf nach

unten sitzt. Junge, kurzhaarige Hunde werden mit Vorliebe

von ihr befallen.

Sie tritt in drei Formen auf. l. Die trockene Form, die

sich durch das Vorhandensein eines akuten, trockenen wenig

ausgedehnten und wenig juckenden Ekzems kennzeichnet, das

sich nur an wenigen umschriebenen Stellen, an welchen die

Haare ausfallen und die den von Herpes erzeugten kahlen

Stellen sehr ähnlich sehen, ausbildet. In der abgeschabten

Epidermisschicht findet man den Parasiten.

2. Die pustulöse Form. Der Hund hat da und dort kahle,

hochrote Stellen, die bei pigmentierter Haut einen Stich ins

bläuliche zeigen, die Haut selbst ist verdickt, rissig und mit

Pusteln besetzt, die beim Druck eine seriös-eitrige mit Blut ver

mischte Flüssigkeit entleeren, welche eine Unmenge Parasiten

enthält.

3. Die chronische Form, bei der die Haut ganz kahl, sehr

verdickt, stark faltig und zugleich voller Pusteln und mit Borken

bedeckt ist. Die damit behafteten Hunde geben einen eigen

artigen Geruch von sich. Die Krankheit ist bei dem tiefen

Sitze der Parasiten sehr hartnäckig, und sind daher eine Un

masse von Behandlungen gegen sie versucht worden.

Die letzteren teilt der Verfasser ein: 1. in medikamentöse,

2. in chirurgische und 3. in gemischte, d. h. zugleich medika

mentöse und chirurgische Behandlungsmethoden.

‘I
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Bei der medikamentösen Behandlnngsweise sind alle anti

parasitären Mittel angewandt werden, der Schwefel allein und

in seinen Verbindungen, z. B. die Schwefelleber in Bädern oder

in Salbenform oder in Lösungen, aber ohne Erfolg, das schwefel

saure Zink mit 1 : 10 Vaselin als Salbe, auch ohne Erfolg, die

Jodtinktur zum Einpinseln der kranken Partien, die Quecksilber

verbindungen als 1—21/2 proz. Sublimatwasser zu Abwaschungtän,

auch nur mit problematischem Erfolg. Die einfache und doppelte

Quecksilbersalbe scheint noch das beste Mittel zu sein, da das

Quecksilber aber für die Hunde sehr gefährlich ist, so darf sie

nur mit Vorsicht angewandt werden. Das Quecksilbersozojodol

als 5proz. Salbe soll nach Walman viel Erfolg versprechen,

es hat sich aber bei den Versuchen der Verfasser nicht bewährt.

Scheben will das Silbernitrat in öproz. Lösung mit Erfolg

verwendet haben, was die "erfasscr, die es nur als oberfläch

liches Ätzmittel kennen, bezweifeln. Die Salpetersäure zu

1:4 Wasser soll von Mauri mit gutem Erfolg angewendet

worden sein. Bei ihrer stark kauterisierenden Wirkung ist sie

nur bei geringer Ausdehnung der Krankheit und da sehr vor

Die Karbolsäure ist von Brusasco in

folgender Formel angewandt worden.

sichtig zu verwenden.

Acid. carbolicum crystallisatum . 2,0

Kalium causticum . 1,0

Aqua . . . . . 100,0

Da sie aber leicht Vergiftung hervorruft, ist vor ihrer Ver

wendung zu warnen. Guinard wendet das Kreolin abwechselnd

an, einmal als 5proz. Lanolinsalbe und das andere Mal als

2proz. Bad. Die Behandlung wurde aber von verschiedenen

Autoren für erfolglos befunden. Die verschiedenen Stein- und

Holzkohlenteeröle haben die Verfasser erprobt und gute Erfolge

damit gehabt. Vor Anwendung des Teers wird die Haut durch

ein alkalisches Bad gereinigt und der Teer dann tüchtig auf die

kranken Stellen eingerieben. Lesbre hat das fl-Naphthol nach

Schwefelbädern in folgender Formel angeraten.

fl-‘Naphthol . 20,0

Sublimat . 0,25

Lanolin . . 100,0

Galli-Valerio will die Heilung mit folgender Mixtur in

20 Tagen erreicht haben.

Naphthol . 40,0

Schwefelblüte . 50,0

Grüne Seife

Scliweineschmalz E 25,0

Das Esickarin, Petroleum, Terpentinöl, Ichthyol und der

Perubalsam haben meistens alle im Stich gelassen.

Als chirurgische Behandlungsweise ist nur die von Cadäac

angegebene bekannt. Er schneidet die affizierten Hautstellen,

deren es natürlich nur wenige geben darf, durch einen Rund

sclmitt heraus und heilt die so gemachten Wunden wieder zu.

Gemischte Behandlungsmethoden. Cadäac hat Heilungen

dadurch erzielt, daß er alle Pusteln in einem oder mehreren

Malen ansdrückte oder aufschnitt und Karbolwasser darauf ver

stäubte. Die Verfasser haben mit der Methode wohl Heilungen

erzielt, aber eine lange Zeit dazu gebraucht, nur statt Karbol

wasser haben sie Tabaksaft, vier Rollen Kautabak in 1 l Wasser

gekocht, aufgetragen. Cadiot und Breton empfehlen nach

Öffnung der Pusteln eine Einreibung mit gewöhnlichem Alkohol

(92 Proz.). Auch Dupos hat seine Erfolge damit bekannt

gegeben. (Referat in Nr. 47, Jahrg. 1906, der B. 'l‘. VV~, S. 849.)

 

Roth hat eine Behandlung angeraten, mit der er viel Erfolg gehabt

haben will. Die kranken Stellen werden rasiert und desinfiziert

und die Haut mit einem Rasiermesser in feinen Schnitten ab

getragen, bis das Blut hindurchsickert, nach dem Abtrocknen

wird eine Kompresse von Sublimat oder Jodoform unter einem

Verband darübergelegt und letzterer erst nach sechs Tagen

entfernt. Diese sehr unpraktische Behandlungsweise dürfte

wenig Anwendung finden. Cadräac hat ein Verfahren bekannt

gegeben, über das in Nr. 15, Jahrgang 1906 der B. T. W.

referiert ist und welches die Verfasser mit viel Erfolg angewandt

haben. Viele Fälle haben letztere auch auf folgende Weise

geheilt. Nachdem sie die kranken Stellen vorerst gereinigt und

desinfiziert haben, reiben sie die Haut darauf mit einer harten

Bürste auf, bis das Blut zu perlen kommt, sie trocknen die

Stellen dann ab und pinseln sie täglich bis zur Heilung mit

Jodtinktur ein. Sie haben auch folgende Behandlungsweise mit

bis jetzt wohl noch nicht zufriedenstellendem Erfolg versucht.

Sie spritzen an den kranken Stellen kleine Mengen von Jod

tinktur oder von einem anderen antiparasitären Mittel in Lösung

unter die Haut ein und setzen ein Schröpfhorn mit eingefettetem

Rande darauf, welches sie entweder mittelst einer saugenden

Kautschukbirne oder des Potiuschen Apparates luftleer machen,

um so das Medikament aus der Tiefe in die höheren Schichten

der Haut zu ziehen. Helfer.

Behandlung der Acarusriiude.

Von Nicolas.‘

(Journal de Lyon, 80. September 1907.)

Verfasser beschreibt mehrere Fälle von Acarusräude beim

Hunde, die er in kurzer Zeit auf folgende Weise geheilt hat.

Er spritzt mit der Pravazschen Spritze durch eine dünne Nadel

antiseptische Mittel in die Haut ein, und gebraucht als solche

vornehmlich 2——2%proz. Karbolsäure oder Jodtinktur. Diese

Einspritzungen macht er aber nicht nur an den kranken Stellen,

sondern auch um diese herum in die gesunde Haut hinein.

Nach 4——6 Tagen schon wird die Haut dünner, ihre Räte und

die darin sitzenden Pusteln verschwinden, auf ihrer Oberfläche

bilden sich Borken, die bald abfallen, so daß man nach 8 Tagen

schon die Haare wieder hervorsprossen sieht.

Um die Heilung sicher zu erreichen, müssen die Injektionen

täglich gemacht und darf nie damit ausgesetzt werden. Sowohl

der Hund wie der Stall müssen sehr rein gehalten und letzterer

oft desinfiziert werden. Zu konzentrierte Lösungen und zu

dicke Nadeln nekrotisieren die Haut an der Einstichstelle und

lassen kleine Wunden zurück. Die Injektionen sind ungefährlich

und können ohne irgendwelche Störungen für den Hund ge

macht werden. Helfer.

Operative Behandlung der Druse.

V0n Prof. L. Hoffmann, Stuttgart.

(Österrelrhlscltß Monatsschrift für Tierheilkunde 1907, S. 885.l

Es ist angezeigt, die akuten Infektionskrankheiten mehr

chirurgisch zu behandeln. — Nach Beleuchtung der Anschauungen

über Behandlung von Abszessen, speziell Druseabszessen, von

Spinola, Herny, Haubner, Dieckerhoff, Friedberger

Fröhner usw., schlägt Hoffmann für die chirurgische Druse

behandlung folgendes Verfahren vor:

l. Behandlung der Nasenschleimhaut: a) täglich mehr

malige Bepinseluug der Nase mit kalten Lösungen von stark

desinfizierenden Mitteln: Hoffmann hält Sublimat 1:1000 für
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geeignet. — b) Täglich mehrmalige Bepuderung der Nasen

schleimhaut mit desinfizierenden, leicht adstringierenden Mitteln;

Hoffmann nimmt feingepulverte Holzkohle.

2. Eröffnung der Druseabszesse: a) Kongestive

Abszesse sind sehr frühzeitig, antiseptisch mit dem A spirator

zu entleeren. Zu diesem Zwecke wird eine Kanüle eingestochen,

welche durch einen Gummischlauch mit einer Aspiratorflasche

in Verbindung steht (cf. Figuren). Nach der Eiterentleerung

wird die Höhle mit Jodoformäther beschickt. — b) Sekundäre

Abszesse, die aus Senkungsabszessen entstehen, läßt man aus

reifen; sie sind nach altem Verfahren durch Stich mit der

Lanzette zu öffnen. — c) Bei Komplikation beider sind die

Tiere niederzulegen, zu narkotisieren, eventuell ist Tracheotomie

anzuwenden, Desinfektion. Breite Spaltung der Haut unter

Blutstillung, die Lymphdrüsenpskete sind zu präparieren, jede

geschwollene, abszeßverdächtige Drüse ist mit dem Aspirator

zu entleeren. dann beiderseits abzubinden und mit der Schere

herauszuschneiden. —— d) Druseeiter ist als gefährliches An

steckungsgift sorgsam zu sammeln und zu vertilgen. Richter.

Rote Lymphknoten.

Von Med.-Rat Dr. Baum, o. Professor an der Kgl. 'I‘ieräirztl. Hoch

schule in Dresden.

(Deutsche Ticrärn|~ Wochenschrift 1907, Nr. 94.)

In einer umfassenden Arbeit und unter Berücksichtigung der

darüber vorliegenden Literatur bespricht Baum das Vorkommen

der roten Lymphknoten bei den Haussäugetieren und kommt zu

folgender Zusammenfassung:

1. Bei den meisten Haussäugetieren kommen Lymphknoten

vor, die durch ihre rote Farbe auffallen und deshalb rote Lymph

knoten heißen. Sie zerfallen in solche‘ ohne Lymphgefäße

(lymphoide Blutknoten) und solche mit zu- und abführenden

Lymphgefäßen (Lymphblutknoten).

2. Ihr Vorkommen schwankt innerhalb weitester Grenzen.

Am regelmäßigsten und zahlreichsten finden sie sich bei Rind

und Schaf, nur vereinzelt beim Hund und wahrscheinlich gar

nicht beim Pferd.

3. Sie können sich fast an allen Stellen des Körpers finden,

bevorzugen aber die Brust- und Bauchhöhle und die Nähe echter

Lymphknoten.

4. Ihre Größe schwankt von Hirsekorn- bis Wallnußgröße,

meist sind sie stecknadelkopf- bis erbsengroß; ihre Zahl bewegt

sich ebenfalls in einer Tierart innerhalb weitester Grenzen.

5. Im mikroskopischen Bau unterscheiden sie sich von echten

Lymphknoten in erster Linie dadurch, daß die Lymphsinus, und

zwar besonders die subkapsulären, sehr stark entwickelt sind

und große Mengen roter Blutkörperchen enthalten, und daß das

Parenchym eine gleichmäßig-lymphoide Masse bildet, die wohl

Keimzeutren enthält, aber eine Trennung in Rinden- und Mark

substanz nicht erkennen lä.ßt. Rdr.

Blutlymphdrüsen.

Jene im Körper verstreuten, meist den Lymphdriisen be

nachbarten und diesen ähnlich gebauten Gebilde, welche, statt

in den Lymphstrom, in den Blutstrom eingeschaltet sind, haben

auffälligerweise erst seit verhältnismäßig kurzer Zeit die all

gemeine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. In Nr. 27 der

B. T. W. hat der Assistent am anatomischen Institut der Berliner

tierärztlichen Hochschule Herr Piltz, der diese Frage be

arbeitet, darüber referiert; ebenso neuerdings in der Deutschen

Tierärztlichen Wochenschrift Herr Professor Baum. Die Gebilde

 
gleichen in ihrer Stellung zum Blutkreislauf der Milz und könnten

daher als Nebenmilzen bezeichnet werden. Gewisse Anzeichen

sprechen aber dafür, daß sie bisher häufig verwechselt worden

sind, auch bei der Herstellung gewisser Präparate, indem sie

als Nebenschilddrüseu aufgefaßt werden sind. Die geringe Be

achtung, welche den Nebenmilzen bisher zuteil geworden ist,

läßt diesen Irrtum erklärlich erscheinen. Schmaltz.

Wechselbeziehungen zwischen Molkereien und

Tierseuchen.

Von Matthiesen in Hannover.

Vortrag, gehalten am 23. Juni 1907 in der Versammlung des Tier

ärztlichen Generalvereins für die Provinz Hannover.

(Deutsche Tieriirztliche ‘Vuchenschrlit 1907, Nr. 31.»

Matthiesen weist darauf hin, daß durch die Molkereien

bzw. durch die nicht pasteurisierte Magermilch Tuberkulose und

Maul- und Klauenseuche leicht verbreitet werden können. Die

im Jahre 1898 in Dänemark gesetzlich angeordnete Milch

Pasteurisierung in Molkereien hat sich bei der Tuberkulose

tilgung gut bewährt. Voraussichtlich werden in Deutschland

ähnliche gesetzliche Bestimmungen getroffen werden.

Die Molkereien müßten nach Matthiesens Meinung folgende

Grundsätze befolgen:

l. Aus seucheverdächtigen Beständen und von kranken

Kühen sollten die Molkereien grundsätzlich keine Milch an

nehmen. Die Genossen sollten statuten- und vertragsmäßig ver

pflichtet werden, von kranken Kühen, namentlich enterkranken,

keine Milch an die Molkerei abzugeben.

2. Die sämtliche Magermilch sollte ständig vor der Abgabe

aus der Molkerei mindestens auf 850 C erhitzt und im Anschluß

daran sofort stark abgekühlt gverden„ , „ ~ ~

3. Bei der Auswahl der Erhitzungsapparate muß das Haupt

gewicht auf erprobte Konstruktion und zuverlässige Arbeit des

Fabrikats gelegt werden. (Ahlborn, Lehfeld, Kleemann &Co_.,

Bergedorfer Eisenwerk).

4. Die Apparate, sowie auch die pasteurisierte Milch sind

amtlich zu kontrollieren. ’

5. Sämtliche Milchtransportgefäße sollten vor der Beschickuug

mit der pasteurisierten Milch in der Molkerei sorgfältig ge

reinigt und mit Dampf desinfiziert werden.

6. Endlich wird die schon im Jahre 1898 durch den Minister

für Landwirtschaft auf Grund von ä 20, Absatz 1 des Reichs

viehseuchengesetzes angeordnete regelmäßige Verbrennung des

stark infektiösen Zentrifugenschlannnes tatsächlich auch immer

gewissenhaft erfolgen müssen. Rdr.

Tagesgeschiehte.

.‘.

Am 12. d. M. verschied plötzlich und unerwartet der Di

rektor des städtischen Schlachthofes zu Kattowitz und Ober

veterinär der Landwehr Herr Bernhard Andrich. A. wurde

am 9. Juni 1853 zu Berlin geboren, besuchte in Greifswald,

wohin sein Vater versetzt worden war, das Gymnasium und

studierte in den Jahren 1874—1877 in Berlin Tierheilkunde.

Nach erlangter Approbation trat A. beim 11. hessischen Artillerie

~ Regiment ein, wurde später zu dem 21. Dragoner-Regiment nach

Bruchsal und Rastatt versetzt. Nach ‘Ablauf seiner Dienstver

pfliehtung schied A. im Jahre 1883 aus dem aktiven Heere

, aus, praktizierte zunächstjn Greifswald und übernahm dann 1886
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kommissarisch die Kreistierarztstelle zu Lublitz, Regierungsbezirk

Köslin, bis zum Jahre 1892. Von dieser Zeit an praktizierte

er in Liegnitz, um am l. April 1895 die Schlaehhofverwalter

stelle in Neumark in Schlesien zu übernehmen, die er bereits

im September 1896 gegen die Stelle als zweiter Tierarzt am

neuerrichteten Schlachthofe in Breslau aufgab. Auch hier blieb

A. nur kurze Zeit, da er bereits im Jahre 1897 als Schlacht

hofdirektor nach Kattowitz gewählt wurde, welchem Rufe er

bereits am 1. April 1897 Folge leistete.

Dem Verein schlesischer Tierärzte gehörte der Verblichene

seit seiner Übersiedlung nach Schlesien an. Er war ein treues

und eifriges Mitglied des Vereins, ein hervorragend tüchtiger

Kollege und ein liebenswürdiger, allseitig geschätzter Charakter.

Der Verein wird ihm ein treues Gedenken bewahren.

Breslau, 15. November 1907.

Der Verein Schlesischer Tierärzte.

Rieck, Vorsitzender.

Zur Lage der Schlachthoftierärzte in Berlln.

In Nr. 45 der B. T. W. ist von einem Berliner Schlachthof

fierarzt ein Artikel veröffentlicht worden, welcher die Lage der

Schlachthoftierärzte in Berlin als eine sehr ungünstige hinstellt.

Der Verfasser hatte sich in der B. T. W. nicht genannt, hat

dies aber, wie mir bekannt ist, später ohne weiteres getan.

Angeblich sollen ihm wegen dieses Artikels Vorwürfe gemacht

und sogar Schwierigkeiten angedroht worden sein. Inwieweit

dies zutrifft, lasse ich dahingestellt. Jedenfalls veranlaßt es

mich, auch meinerseits etwas über den Gegenstand zu sagen.

Ich halte mich zu der Behauptung berechtigt, daß dieser

Artikel keinem mit den Berliner Verhältnissen bekannten Tier

arzt etwas wesentlich Neues gebracht hat. Daß die Verhältnisse

auf dem Berliner Schlachthof für den Schlachthoftierarzt, in

manchen Punkten auch für die Ausübung der Fleischbeschau

keineswegs befriedigende sind und sich mit denen in anderen

Großstädten in mancher Hinsicht durchaus nicht messen können,

ist seit langem allgemein bekannt. Hierin liegt kein Vorwurf

für den Direktor der städtischen Fleischbeschau, Herrn Reiß

mann. Denn alle mit den Verhältnissen Vertrauten wußten

gleichzeitig ebensogut, daß jene Verhältnisse stärker waren, als er.

An der Spitze des Schlachthofkuratoriums stand ein alter Herr,

der, um das Gemeinwesen wohlverdient, doch für Neuerungen nicht

gut mehr zu haben war, und man hatte eingesehen, daß man sich in

Geduld schicken müsse. Diese Geduld haben die Berliner

Schlachthoftierärzte ohne Ausnahme in ausgiebigster

Weise an den Tag gelegt; ist doch in der langen Reihe von

Jahren, während deren ich die Berliner Tierärztliche Wochen

schrift redigiere, niemals jemand mit dem Ansinnen einer

öffentlichen Besprechung an mich herangetreten. Wenn dies

sich jetzt ändert und einer der Herren den Mut hat (so muß

man wohl sagen), eine solche Besprechung herbeizuführen, so

liegt der Grund für jeden Einsichtigen auf der Hand. Erstens

müssen Übelstände schließlich eben einmal zu einer Aussprache

führen, und zweitens ist zu dieser Aussprache jetzt die Zeit

gekommen. Denn die Verwaltung der Schlachthofangelegenheiten

ist jetzt einer frischen Kraft, dem Stadtrat und Abgeordneten

Herrn Fischbeck anvertraut, und man muß erwarten, daß

dieser für seine neue Tätigkeit selbstverständlich den guten

Willen mitbringt, zu bessern, was verrottet war. Nach der

ganzen öffentlichen Tätigkeit des Herrn Fischbeck darf man

 

annehmen, daß derselbe ebensowohl Verständnis für ein freies

Wort haben, wie andrerseits alles tun wird, um das, was ihm

anvertraut ist, zu entwickeln. Dazu ist es selbstverständlich

erforderlich, daß ihm die Übelstände rückhaltlos dargelegt

werden. Daß diese Übelstände den jüngeren Tierärzten in

schärferer Form vor Augen stehen als vielleicht dem Leiter, ist

begreiflich, und man wird daher aus der öffentlichen Besprechung

ihnen nicht wohl einen Vorwurf machen können. Man muß in der‘

Gegenwart verlangen, daß öffentliche Angelegenheiten auch einer

öffentlichen Kritik unterzogen werden dürfen. Meiner Auffassung

nach könnte dem Herrn Verfasser ein Vorwurf nur dann gemacht

werden, wenn er übertrieben hätte; ist das nicht der Fall, so

wird, nachdem die Angelegenheit einmal zur Sprache gebracht

worden ist, der Direktor der Fleischbeschau gewiß nichts

Besseres tun können, als auch ohne die Veröffentlichung zu

billigen, doch den Inhalt des Artikels amtlich zu bestätigen. Die

Schlachthoftierärzte in Berlin können nicht auf die Dauer so

sehr in ihrem Gehalt sowohl hinter den städtischen Tierärzten

anderer Kommunen, wie auch hinter anderen und offenbar nach

stehenden Beamten der Berliner Kommune zurückbleiben, und

ebenso ist es nicht angängig, daß ihre Leistungsfähigkeit an

den einzelnen Schlachttagen allzu stark in Anspruch genommen

wird. Der Schlachthof ist eine Wohlfahrtseinrichtnng, und eine

Einnahmequelle nur insoweit, als sich das mit der peinlichen

Durchführung der sanitären Aufgaben vereinen läßt.

gehört aber, daß man dem einzelnen nicht mehr zuweist, als er

ohne Erschöpfung seiner Energie und Frische zu leisten vermag.

So ist mir zweifelhaft, ob es möglich ist, über 100 Rinder

hintereinander genau zu untersuchen, wie von den tagweise zu

gezogenen Hilfsfier'a'tzten verlangt wird, wobei sich eine Unter

suchungsgebühr von weniger als 15 Pf. für das Stück ergibt.

Hoffentlich hat der Artikel die gute Wirkung, daß unter

Hintansetzung persönlicher Empfindungen die aufgeworfenen

Fragen sachlich genau geprüft werden. In dem Streben danach

müssen namentlich alle tierärztlichen Stellen zusammenhalten.

Schmaltz.

Dazu

Über dle Zusammenkünfte beamteter Tierärzte.

In Nr. 36 der B. T. W. war die allseitig mit Freuden be

grüßte Verfügung des Herrn Ministers über die Einrichtung von

Zusammenkünften der beamteten Tierärzte im Wortlaut mit

geteilt. Unter „Tagesgeschichte“ hatte ich die Bedeutung

dieser Einrichtung hervorgehoben und nur den Wunsch aus

gesprochen, daß die in dem Erlaß ausgesprochene Ermächtigung

zur Zuziehung auch nicht beamteter Tierärzte nicht auf solche

Tierärzte beschränkt werden möge, welche Schlachthoftierärzte

sind oder die Qualifikation zum beamteten Tierarzt besitzen.

Eine mir mitgeteilte Mißbilligung dieses Wunsches seitens eines

Kreistierarztes hatte mir Veranlassung gegeben, in Nr. 44 meine

Ansicht in noch schärferer Form zu wiederholen.

Ich muß darauf heute noch einmal und zwar deswegen

zurückkommen, weil mir inzwischen klar geworden ist, daß

diese Kritik und der Streit darum gegenstandslos ist. Denn es

ist in dem Erlaß überhaupt nicht gesagt, daß nur Schlachthof

tierärzte und im Besitz der Qualifikation befindliche Tierärzte

zugezogen werden dürfen, sondern es ist auf diese nur

exemplifiziert werden. In dem Erlaß (B. T. W. Nr. 36 S. 659)

steht vor den betreffenden Worten ausdrücklich: „z. B.“, was

ich auch meinerseits nicht hätte übersehen dürfen. Eine an
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kompetenter Stelle eingeholte Erkundigung hat ergeben, daß

die betreffenden Gruppen von Tierärzten in der Tat nur beispiels

weise angeführt sind, und daß durchaus kein Hindernis

entgegensteht, auch Tierärzte zuzuziehen,

wenn die zur Verhandlung stehenden Angelegenheiten dies

erwünscht erscheinen lassen. Der von mir ausgesprochene

Wunsch war also durch den Erlaß bereits erfüllt; damit fällt natür

lich auch alles das von selbst zusammen, was seitens des Kreistien

arztes gegen diesen Wunsch eingewendet worden ist. S.

andere

Technische Deputatlnn für des Veterlnlrvvesen.

Geheimer Regierungsrat Prof. Dr. Ostertag, Direktor im

Kaiserlichen Gesundheitsamt, verbleibt in seiner Stellung als ordent

liches Mitglied der Königlich Preußischen Deputation für das

Veterinärwesen. Dagegen ist er aus der bei dieser Deputation ge

bildeten Prtlfungskommission für Kreistierltrzte ausgeschieden. An

seiner Stelle ist Herr Veterinärrat Nevermann, Hilfsarbeiter bei

der Deputation, zum Mitglied derPrüfungskommission ernannt werden.

Verein zur Ausbreitung des Hochschulunterrlchts an der l(||l. Tierärzt

llchen Hochschule zu Dresden.

Die Professoren und Dozenten der Dresdener Tierärztlichen

Hochschule haben einen Verein gegründet, der es sich zur Aufgabe

gemacht hat, weiteren und insbesondere weniger bemittelten Kreisen

in Gestalt von Vortragszyklen tieferen Einblick in gewisse Zweige

der Wissenschaft zu ermöglichen.

Die erste Anregung zur Bildung dieses Vereins war seinerzeit

durch die Antrittsvorlesung des Privatdozenten Dr. Strubell über

die „Hochschulausbreitung“ (University extension) gegeben worden.

Genannter Privatdozent hat sich mit der Frage des volkstümlichen

Hochschulnnterrichts seit langer Zeit eingehend beschäftigt, und

seinen Bemühungen ist es auch zu danken, daß das neue Unter

nehmen durch reiche Unterstützungen hochberziger Gönner auf

Jahre hinaus finanziell bestens gesichert ist.

Wenn schon von vornherein zu erwarten war, daß die Kreise,

für welche der Verein gegründet worden ist, reges Interesse be

kunden würden, so hat sich jetzt gezeigt, nachdem die ersten

Vortragsreihen begonnen haben, daß die Beteiligung eine so große

ist, daß der zur Verfügung stehende größte Hörsaal der Hochschule

nicht ausreicht. Ein Vortragender war sogar in Rücksicht auf die

zu große Zahl der eingeschriebenen Hörer (274) genötigt, die Hörer

in zwei Gruppen zu teilen und die angezeigten Vorträge zweimal

zu halten.

Die Vorträge finden in den Abendstunden statt. und der Preis

einer Teilnehmerkarte ist sehr niedrig angesetzt. Die Teilnehmer

gehören den verschiedensten Gesellschaftsklassen und Berufskreiscn

an (Lehrer, Kaufleute, Handwerker, Arbeiter usw.) Besonders

groß ist die Zahl der weiblichen Teilnehmer, denn sie betrügt

beinahe die Hälfte der sich auf 625 belaufendcn Gesamtteilnehmcr

zahl. Die Erklärung ist darin zu finden, daß die Vorträge über

„Chemie der Hausfrau“ vorwiegend von Damen besucht werden.

Es werden nun vorläufig folgende Vorträge gehalten:

1. Medizinalrat Professor Dr. Kunz-Krause: Chemie der Haus

frau. 6 Stunden. Freitags, abends 6—7 Uhr. Beginn am 2:3. Oktober.

Teilnehmerkarte 1,50 M. (274 Teilnehmer.)

2. Privatdozent Professor Dr. Müller-Tetschen: Kritik des

Darwinismus. 10 Stunden. Dienstags, abends 6—7 Uhr. Beginn

am 22. Oktober. Teilnehmerkarte 2,50 M. (130 Teilnehmer.)

3. Dozent Dr. Naumann: Bau und Leben der Pflanze. 15 Stunden.

Montags, abends 7—8 Uhr. Beginn am 28. Oktober. Teilnehmer

karte 3,75 M. (129 Teilnehmer.)

4. Privatdozent Dr. med. Strubell: Spezielle Pathologie und

Therapie der inneren Krankheiten des Menschen. 20 Stunden.

Donnerstags, abends 6—7 Uhr. Beginn am 24. Oktober. (Diese

Vorlesung wird gleichzeitig im Auftrage des Vereins für Frauen

bildung und Frauenstudium gehalten.) Teilnehmerkarte 10 M.

(92 Teilnehmer.)

Im Januar n. J. werden einige neue Vortragsreihen beginnen,

jedoch werden die einzelnen Vorträge in noch spätere Abendstunden

 

verlegt werden, weil in der Tagespresse wiederholt der Wunsch

geäußert worden ist, daß in Rücksicht auf den späten Kontorschluß

die Vorträge möglichst von 8-9 Uhr abends stattfinden möchten.

An der Dresdener Technischen Hochschule ist ein ähnlicher

Verein gegründet worden, der voraussichtlich seine Tätigkeit noch

in diesem .Wintersemester eröffnen wird. Rd.

Landwirtschaftskammer Posen.

Der Präsident der Landwirtschaftskammer für die Provinz Posen,

Herr von Born-Fallois hat mir in Form einer „Berichtigung“

eine Darlegung, betreffend die von der Kammer vorgenommene und

vom Reichsgericht für ungültig erklärte Entlassung des Herrn Zucht

direktors Marke, mit dem Ersuchen um Veröffentlichung zugesandt.

Die Zuschrift, welche ihrer Fonn nach nicht als Berichtigung anzu

schon ist, eignet sich meiner Auffassung nach nicht zur wörtlichen

Veröffentlichung. Ich beschränke mich daher darauf, den Inhalt

mitzuteilen, welcher folgendes besagt: Nach einer Entscheidung

des Staatsministeriums war der frühere Hauptgeschäftsführer der

Landwirtsehaftskammer Posen nicht als unmittelbarer Staatsbeamter,

sondern nur als zivilrechtlich unkiindbar angestellter Beamter bei

der Landwirtschaftskammer angestellt. Da Herr Zuchtdirektor Marks

unter den gleichen Bedingungen wie der frühere Hauptgeschäfts

führcr angestellt war, so glaubte man, ihn auf Grund des % 626

des Bürgerlichen Gesetzbuchs aus dem Dienst entlassen zu können.

Da das Rcichsgericht nun aber entschieden hat, daß Herr Marks

mittelbarer Staatsbeamter ist, so ist die Entlassung unter unrichtiger

Voraussetzung erfolgt und als nicht geschehen zu betrachten. Nach

der Zuschrift des Herrn von Horn-Falle is will die Landwirtschafts

kammer nunmehr ein Disziplinarverfahren gegen Herrn Marks be_

antragen.

Gegenüber dieser Mitteilung kann ich nur‘bemerken, daß wir

Tierärzte alle den Wunsch hegen, es möchte auch auf dem Wege

des Disziplinarverfahrens nicht gelingen, Herrn Marks aus seiner

Stellung zu entfernen.

Die quälende Lage, in welche Herr Marks, u‘usercr Über

zeugung nach ohne—Verschulden, da von Gründen seiner Entlassung

absolut nichts bekannt ist, durch den jahrelangen Kampf um

seine Existenz gebracht worden ist, hat ihm das ungeteilte Mitgefühl

seiner Kollegen eingetragen. Schmaltz.

Vereln beendeter Tierärzte Preußens.

Angermünde, Falkenberg OS.,

den 15. November 1907.

Zu der am Sonnabend, den 30. November 1907, zu Berlin

im Ratssaal des Kaiserkellers, Friedrichstr. 176-178, stattfindenden

7. Hauptversammlung beehrt sich der unterzeichnete Vorstand

hierdurch ergebenst einzuladen.

Die Herren Vertrauensmätnner und Referenten werden dringend

ersucht, sich behufs einer Vorbesprechung schon an der Vorstands

sitzung (Freitag, den 29. November, abends 8 Uhr, im Sportsaal des

Kaiserkellers) beteiligen zu wollen.

Auf den Vortrag des Geheimen Regierungsrats Herrn Prof,

Dr. Ostertag am Sonntag, den l. Dezember, vormittags 10 Uhr, im

Hygien. Institut der Tierärztl. Hochschule, machen wir besonders

aufmerksam.

Die geehrten Mitglieder bitten wir, möglichst zahlreich zu cr

scheinen. Dieselbe Bitte richten wir an die Kreistierärztc und

kommissarischen Kreistierürztc, welche dem Verein bisher noch

nicht angehören, und denen die Einladung gleichfalls zugeht, in

der Hoffnung, daß auch diese Herren Kollegen bald dem Verein

beitreten werden.

Auch für das am Sonnabend, nachmittags 5 Uhr, im Itosekeller

des Kaiserkellers stattfindende Essen unter Beteiligung der Damen,

bitten wir um rege Teilnahme. Geil. Anmeldungen mit: Angabe der

gewünschten Gedecke sind tunlichst bald an den unterzeichneten

Schriftführer zu richten.

Mit kollegialem Gruß!

Der Vorstand.

Prof. Dr. Peter, Bischoff,

Kreistierarzt, Angermünde, Kreistierarzt, Falkenberg OS.,

Vorsitzender. Schriftführer. y
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Sitzung des Vorstandes

Freitag, den 29. November 1907, abends 8 Uhr

im Sportsaal des Kaiserkellers, Friedrichstraße 176-178.

Alle bereits am Freitag in Berlin eingetroffenen Teilnehmer

an der Versammlung geben sich ein abendliches Stelldichein im

vorgenannten Sportsaal von 9 Uhr ab.

Sitzung der 7. Hauptversammlung

Sonnabend, den 30. November 1907, vormittags 11 Uhr,

im Ratssaal des Kaiserkellers, Friedrichstraße 176—178.

Tagesordnung:

. Jahresbericht.

. Bericht über Kasse und Unterstützungswescn.

.Die neuere Bekämpfung der Maul- und Klauenseuche und

ihr Erfolg. Veterinärrat Nevermann-Berlin.

4. Über die Kontrolle des im Verkehr befindlichen Fleisches,

insbesondere des Haekflcisches. Gundelach-Magdeburg.

5. Überwachung der Milchgewinnung und des Milchverkehrs.

Simdn—Ottcmdorf.

6. Bericht über den Internationalen Kongreß für Hygiene und

Demographie 1907 in Berlin. Jcß-Charlottenburg.

. Begründung eines tierärzlichen Serum-Instituts.

Pause.

S. Erfahrungen mit der Pauschalierung der Ergänzungsbeschau

gebühren — Aussichten bei einer Pausehalentschädigung der

Kreistieriirzte für Dienstreisen. Traeger-Belgard. Korreferent:

Jacobi-Pleschcn.

9. Ist eine Änderung in dem Aufrücken in die höheren Gehalts

klassen sowie eine Aufbesserung des Gehalts und der amt

lichen Einnahmen der Kreistierärzte eine dringende Not

wendigkeit? Dralle-Einbeek. Korreferent: Rust-Breslau.

10. Lage und Bestrebungen der Privattierärzte. Peter—Anger

münde. ‚

11. Das praktische Jahr. Bischoff-Falkenberg O.-S.

12. Überhandnahmc des Kurpfuschertums. Raebiger-Habel

schwerdt.

Um 5 Uhr: Diner mit Damen im Rosckeller des „Kaiserkellersf‘,

Fricdrichstraße 176-178. Gedeck 4,50 M. Um möglichst zahlreiche

Beteiligung und Voranmeldung beim Schriftführer wird gebeten.

Sonntag, den 1 Dezember 1907, vormittags 10 Uhr, im Hygien.

Institut der Tierärztlichen Hochschulef Vortrag des Geheimen

Regierungsrates Prof. Dr. Oste rta g: Milchhygiene und Milch

Untersuchung.

CJQNJ\-d

'—1

. Neuer Vereln.

Im Hcrzogtum Sachsen-Meiningcn hat sich ein Verein der

Tierärzte mit dem Sitz in Meinungen gebildet, dessen Vorsitzender

Herr Kreistierarzt Möllcr in Sonneberg, dessen Schriftführer Tierarzt

Scheuer in Römhild in Thüringen ist. Im Herzogtum wohnen

16 Tierärzte, von denen 14 dem Verein beigetreten sind.

Eintritt neuer Vereine In den Deutschen Veterlnärrat.

Veranlaßt durch eine Anfrage, gestatte ich mir, darauf hin

zuweisen, daß nach dem Statut des Deutschen Veterinärrats jeder

deutsche tierärztliche Verein berechtigt ist, dem Veterinärrat ohne

weiteres beizutreten unter der Voraussetzung, daß er den Beitritt

anmeldet, etwaige Beiträge bezahlt und zu den Plenarversamm

langen Delegierte entsendet.

Zur Promotlen.

Ilerr Dr. Zehl hat in seinem Artikel in der vorigen Nummer

der B. T. W. angedeutet, daß Tierärzte, welche nicht im Besitz des

Reifezeugnisses, aber sonst besonders qualifiziert sind, in Marburg

zur Promotion zugelassen werden können. Herr Dr. Zeh] bittet

jedoch, mitzuteilen, daß ihm gerade gegenwärtig ein Fall bekannt

wird, der auch diese Gelegenheit zur Promotion ausschließt. Ge

rade jetzt ist dort das Gesuch eines Kollegen, der beide Examina

mit Sehr gut bestanden hatte, absehlitgig beschieden werden.

Hiernach dürfte sich in Deutschland kaum noch eine Universität

finden, an der die Tierärzte ohne Rcifezeugnis promovieren können.

Eln Brnvouretüek.

Stabevetcrinär Jacob vom 24. Dragoner-Regiment hat kürzlich

am Gymnasium in Mainz in ganz besonders ausgezeichneter Weise

 

die Reifeprüfung bestanden. Der „Prüfling“ befindet _sich im

42. Lebensjahre. In diesem Lebensalter verdient die vollbrachte

Leistung volle Bewunderung. Schon mehrfach haben übrigens Tier

ärztc reifen Alters das Abituricntenexamen abgelegt, z. B. Kreis

tierarzt Rummel. Unter der jüngsten Generation bricht sich

erfreulicherweise die Überzeugung immer mehr Bahn, daß es das

einzig richtige ist, statt unter allen möglichen Schwierigkeiten bei

der Promotion Dispense nachzusnchen, einfach das Abiturienten

examen nachzumachen. In der letzten Zeit sind eine auffallend

große Zahl von Fällen bekannt geworden. Es kann diese Strömung

nur begrüßt und unterstützt werden. S.

Löbllches Vergehen.

Es sei hier lobend anerkannt, daß die Firma Beugen & Co.

in Hannover, die ja unter den Tierärzten allerdings einen großen

Kundcnkrcis besitzt, der Gefahr, die Pfuscherei zu unterstützen

vorsichtig aus dem Wege, geht. Uns liegt ein Schreiben an einen

Tierarzt vor, in welchem die Firma ihm mitteilt, daß der‘ Orts

vorsteher zu X. von ihr Mittel gegen die Kolik habe beziehen

wollen, daß sie dieses Gesuch abgelehnt habe und davon Mitteilung

mache, um den Tierarzt darüber zu orientieren, was in seinem

Bezirk vorgeht.

Vlehzühlunu.

Auf Besehluß des Bundesrates findet im Deutschen Reich am

2. Dezember eine allgemeine Viehzählung statt. Gleichzeitig soll

die Zahl der Schlachtungen ermittelt werden, die vom l. Dezember

1906 bis 30. Dezember 1907 von der amtlichen Schlachtvieh- und

Fleischbeschau frei geblieben sind.

Die 63. ordentliche Mitgliederversammlung des Tier

ärztlichen Landesvereins in Württemberg

fand am 8. September dieses Jahres im Kreutzcrsaal der. Lieder

halle zu Stuttgart statt Stadtdirektions- und erster Stadttierarzt

Veterinärrat Kösler-Stuttgart eröffnete als Vorsitzender um 10 Uhr

vormittags die Versammlung und hieß die Anwesenden willkommen,

besonders den Vertreter des Kgl. Ministeriums’ des‘ Innern, Herrn

Oberregierungsrat Beißwänger. Letzterem brachte er gleich

zeitig die Glückwünsche des Vereins zu seiner Ernennung zum

wirklichen Oberregierungsrat dar, die nicht bloß eine Anerkennung

der hohen Verdienste des Herrn Oberregierungsrats in sich schließe,

sondern auch für den ganzen württembergischen tierärztlichen

Stand von hoher Bedeutung sei. Aus der Zahl der Ehrenmitglieder

war der Ehrenvorsitzende Herr Veterinärrat Ostertag-Gmünd

erschienen und wurde von dem Vorsitzenden begrüßt.

Entsehuldigungssehreiben sind eingelaufen von den Ehren

mitgliedern: Herrn Direktor Professor Dr. Sußdorf, Ehren

vorsitzender des Vereins, Herrn Geh. Oberregierungsrat Dr. Lydtin,

Baden-Baden, Herrn Geh. Regierungsrat Dr. Röckl-Berlin, Herrn

Geh. Medizinalrat Prof. Dr. Es s er- Göttingen, Herrn Geh. Regierungs

und Medizinalrat Prof. Dr. Dammann-Hannover, Herrn Geh.

Medizinalrat Prof. Dr. Ellenberger-Dresdcn, Herrn Professor

Dr. Schmaltz-Berlin, Herrn Tierarzt Schmidt-Kolding, ferner von

den Mitgliedem: Herrn Oberamtstierarzt Lamparter-Böblingen und

Herrn Schlachthofdirektor Schönweiler-Pforzheim.

Herr Oherregierungsrat Beißwänger dankte für die Glück

wünsche des Vereins. Es handle sich nicht bloß um eine persön

liche Anerkennung, sondern um eine Anerkennung des ganzen

Standes. Die Begleitumstände der Beförderung seien bemerkens

wert. Die Landstäude haben den Gehalt der übrigen beantragten

Räte immer nur gegen bedeutende Minderheiten angenommen; bei

dieser Stelle aber haben sie den Gehalt einmütig bewilligt. Den

Alten ist es nicht gelungen, eine solche Anerkennung zu erringen.

Zu den Ehrungen des Standes gehört auch die Stellung der Pro

fessoren an der Tierärztlichen Hochschule auf die VI. Stufe der

Rangordnung, auf der die Universitätsprofessoren stehen, und die

Verleihung des Titels „Veterinärrat“ an beamtete Tierärzte. Diese

Ehrungen wurden erreicht durch die ganze Entwicklung des öffent

lichen Veterinärwesens; deshalb haben alle württembergischen

Tierärzte teil an dieser Anerkennung.

Es ist eine Reform im Gange, die einschneidend für den

württ. tierttrztlichen Stand sein wird Die Verhältnisse des Standes
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bewegen sich in aufsteigender Linie. l‘lr werde auch fernerhin sich

bemühen, für den Stand zu arbeiten.

l. Lalengelaurtshiife bei den Haustieren.

Über diesen ersten Punkt der Tagesordnung erstattete Ober

amtstierarzt Theurer—Ludwigsburg ‘nachstehendes Referat:

Schon einmal und zwar innerhalb der Kg]. Zentralstelle für die

Landwirtschaft wurde im Jahre 1899 die Frage der Ausbildung von

Laiengeburtshelfern angeschnitten. Sie verschwand damals wieder.

Nunmehr haben sich beide württembergische landständischen

Kammern dieser Frage angenommen und beide haben es für

wünschenswert bezeichnet, der Frage näher zu treten. Der Antrag

der zweiten Kammer vom 19. Juni d. J. ersucht die Kgl. württem

bergische Regierung dahin zu wirken, daß Einrichtungen getroffen

werden, wodurch im Interesse der bäuerlichen Bevölkerung auf

Antrag der Gemeinden geeigneten Personen Gelegenheit zur Aus

bildung in der Geburtshilfe bei Haustieren gegeben wird, während

der Antrag der ersten Kammer vom 22. Juli d. J. nur dahin geht,

die Regierung zu ersuchen, ob und wie derartige Einrichtungen ge

troffen werden könnten.

Es kann nun zwar nicht von der Hand gewiesen werden, daß

diese Anträge den Eindruck machen müssen, dazu angetan zu sein,

einem vorhandenen Bedürfnis, vorhandenen Mißständen Abhilfe zu

schaffen. Die Anträge sind bestimmt populär und auch wir Tier

ärzte müssen wohl unumwunden zugeben, daß hinsichtlich der Ge

burtshilfe noch mnches im argen liegt.

Wenn wir nun auch die Mißstände auf der einen Seite keines

wegs bestreiten wollen, sie sogar ganz besonders hervorheben

möchten, so müssen wir andererseits aber gegen die Art und Weise,

wie ihnen abgeholfen werden soll, ebenso entschieden Front machen

und zwar im Interesse der viehzuchttreibenden Bevölkerung in

erster Linie und in zweiter Linie im Hinblick auf das Ansehen und

die Würde unseres eigenen Standes. Was wollte es heißen, wenn

gesagt werden könnte, dies nicht gerade leichte Gebiet der Tier

heilkunde, ein Gebiet, das zu beherrschen nur gründliche theo

retisb‘he und‘ praktische Kenntnisse des Tierarztes genügen, ‚kann

auch von Laien in ersprießlicher Weise betreten werden? Auf der

einen Seite wird mit Recht auf eine stetig fortschreitende wissen

schaftliche und praktische Ausbildung der Tierärzte hingearbeitet

und auf der andern Seite sollen ihnen in einem Zweig‘e der Tier—

heilkunde, in welchem die Tierärzte schöne Resultate zutage fördern,

Laien gleichgestellt werden. Welchen Tierarzt befriedigt es nicht,

wenn von ihm vermöge seiner Wissenschaft eine schwierige Geburt

zum glücklichen Ausgang gebracht wird? Wie bescheiden müßten

ihm aber seine Erfolge vorkommen, wenn er sich sagen müßte,

hierzu bedarf es eigentlich nicht jahrelangen Studiums, nicht weit

gehender praktischer Anleitungen, nicht langjähriger Erfahrungen,

ein Laie mit sogenannten geschickten Händen vermag dasselbe

schon nach nur ein- bis zweimonatiger, vielleicht auch noch etwas

längerer Ausbildung zu leisten.

Nun wird mir eingeworfen werden, darum könne es sich selbst

verständlich nicht handeln, daß der Laiengeburtshelfer den Tierarzt

ersetzen soll; er solle nur da eingreifen, wo ein dringender Fall

vorliegt und der Tierarzt nicht gleich zur Stelle ist. Es wurde in

der zweiten Kammer auch davon gesprochen, daß die Laiengeburts

helfer unter der Kontrolle der Oberamtstierärzte stehen sollen, einer

der Abgeordneten, ein Arzt, hat davon geredet, es solle hier ein

Pendant zu den Hebammen geschaffen werden. Diese Tatsache

liefert mir den positiven Beweis, daß die Anträge, so sehr sie das

Gute wollen, ebenso gründlich auf falscher Basis, auf nicht zu

treffender Voraussetzung aufgebaut sind.

Wir können die genannte Anschauung einem Arzt ja kaum

veriibeln. Zu einem Pendant zu dem Hebammeninstitut liegt in

der Geburtshilfe bei den Haustieren nicht das allergeringste Bedürfnis

vor. Beinahe jede Wöchnerin bedarf einer Hebamme, während eine

Normalgeburt bei den Haustieren bekanntlich keinerlei Hilfe bedarf.

In der Veterinärgeburtshilfe würde die Tätigkeit des Laiengeburts

helfers erst da einsetzen, wo die Tätigkeit der Hebamme aufhört,

welcher jeglicher Eingriff, jegliches Vorgehen verboten ist. Um ein

Pendant zu den Hebammen kann es sich deshalb nie und nimmer

handeln. Das Haustier gehiert unter normalen Umständen ohne,

 
oder doch höchstens mit einer Hilfe, die ihm jeder Tierbcsitzer

selbst zu geben in der Lage sein muß. Die Pflege nach der Geburt,

soweit eine solche nötig ist, ist wiederum ausschließlich Sache des

Tierbesitzers. Angestellte Hilfspersonen gibt es in dieser Hinsicht

nicht und braucht es nicht zu geben. Es könnte sich demgemäß,

wollte man den Tierbesitzem außer den Tierärzten noch weiteres

geburtshilfliches Personal verschaffen, nur um Personen handeln,

die bei abnormen Verhältnissen vor, während und nach der Geburt

zweckentsprechend einzugreifen in der Lage wären.

Es fragt sich nun, vorausgesetzt es wäre die ordnungsmäßigc

Ausbildung derartiger Personen möglich, ind solche Leute nötig,

ist wirklich ein dringendes Bedürfnis nach solchen vorhanden?

Ich glaube dies verneinen zu müssen. Vielfach wird die Not

wendigkeit derartiger Personen damit begründet, es sei in dringenden

Fällen häufig eben nicht gleich ein Tierarzt zur Stelle und hierdurch

entstehen der Landwirtschaft schwere Verluste. Hierauf ist im all

gemeinen zu erwidern, daß Verluste, welche durch verspätete Hilfe

leistung entstehen, vorausgesetzt, daß nicht von unberufener Seite

vorher manipuliert wurde, völlig zu den Seltenheiten gehören.

Dagegen haben eine Masse Verluste ihre Ursache darin, daß viel

zu frühzeitig und dabei gewaltsam und roh und unvernünftig ein

gegriffen wird. Was gibt es denn für wirklich dringende Fälle in

der tierärztlichen Geburtshilfe? Eigentlich keine. Was schadet es

denn, wenn bei zurlickgeschlagenen Vorderfüßen, zurückgebliebenem

Kopf, Steißgeburten mit untergeschlagenen Hinterfüßen, Querlagen,

Abnormitäten des Jungen, Faulfriichten usw. nicht sofort Hilfe zur

Stelle ist? Rein gar nichts; vorausgesetzt, daß man dem ge

bilrenden Tiere seine Ruhe läßt bis der Tierarzt kommt. Aber das

geschieht eben nicht. Sehnellstens wird von dem im Ort ansässigen

sogenannten geschickten Mann zugegriffen. Wenn dessen Wissen

schaft und namentlich dessen Kraft nicht mehr ausreicht, unterstützt

ihn tatkräftigst der nächste Beste, der vielleicht auch schon einmal

einer Schwergeburt beigewohnt hat. Es wird kopflos, rücksichtslos

gedreht und gerissen, je mehr Leute hierzu aufzutreiben sind, um

so besser. Wenn es nicht geht, werden die schauderhaftcsten Miß

geburten diagnostiziert und dann, wenn die tierärztliche Hilfe endlich

angerufen wird und nicht sofort da ist. wird geschimpft, und wenn

sie kommt und nichts mehr zu leisten imstande ist, wird der

Vorwurf gemacht, diese Hilfe sei zu spät erschienen und hierdurch

sei der Verlust verursacht worden. In anderen Fällen wird

wiederum gesagt, der gerufene Tierarzt habe das gebärende Tier

auch nicht retten können, es sei überhaupt überflüssig gewesen,

ihn zu rufen. In Wirklichkeit ist aber nicht das verspätete

Eingreifen des Tierarztes an dem Verlust schuld, es liegt nicht die

Tatsache vor, daß der Tierarzt den schlimmen Ausgang nicht hätte

abwenden können, sondern der Tierbesitzer bringt es nicht über

sich, den Tierarzt zeitig zu rufen und dann zu warten, bis der

Tierarzt kommt; namentlich ist es aber der Pfuschcr, der das Rufen

des Tierarztes möglichst lange hinauszuschieben versucht, und der

auch, wenn bereits nach dem Tierarzt gerufen ist, durch sein Ein

greifen beweisen will, daß er die geburtshilfliche Technik ebenso

gut kennt wie der Tierarzt. Nicht die Tatsache, daß der Tierarzt

ev. nicht gleich zur Steile ist, führt die Verluste herbei, sondern

die Ungeduld des Tierbesitzers und das Eingreifen des Pfuschers.

Ebenso positiv unwahr ist die häufig zur Beruhigung des Tier

besitzers aufgestellte Behauptung, der Tierarzt hätte, wenn er

früher gerufen werden wäre und eingegriffen hätte, auch nicht

mehr leisten können, als der Pfuscher. Wie schwer geht es bei

entzündeten, geschwollenen, trockenen Geburtswegen, eine Geburt

zu bewerkstelligen! Um wie viel größer ist unter diesen Umständen

die Gefahr einer Zerreißung oder mindestens einer gefährlichen

Quetschung! Wie ungern geht man an zeitraubende, anstrengende

Manipulationen, an Embryotomien usw. wenn man sich von vorn

herein sagen muß, es ist doch alles umsonst, ja wenn man sich

ev. der Gefahr aussetzt, daß bei ungünstigem Ausgang einem direkt

die Schuld hieran in die Schuhe geschoben wird. Alle die schönen

Errungenschaften der neueren geburtshilflichen Technik, namentlich

der Embryotomie, sie sind vielfach glatt zwecklos, praktisch un

anwendbar, weil die Vorbedingungen für ein fruchtbringendes Ein

greifen, gutes Allgemeinbefinden des Muttertiers, frische unverletzte

Geburtswege fehlen, man es im Gegenteil häufig mit moribunden
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Tieren oder doch mit Objekten zu tun hat, bei denen der Erfolg

von vornherein ein höchst fragwürdiger ist. Derartige Zustände

und Erfahrungen ermutigen nicht zu mühsamen, ev. für den Tier

arzt mit Gefahr verbundenen Eingriffen, sie stacheln nicht zum

Fortschritt an, sondern sie müssen dazu angetan sein, die Freude

an geburtshilflichen Arbeiten zu dämpfen und zu unterdrücken.

Bei der Anfwerfung der Frage der Ausbildung von Laien

geburtshelfern wurde augenscheinlich auch von dem Standpunkt

ausgegangen, die Geburtshilfe bei Tieren beruhe in der Hauptsache

auf relativ leicht erlernbaren Kunstgriffen und der Beachtung ein

zelner Regeln, Geschicklichkeit, Kraft und einige Anleitung genügen

zur Ausführung der Geburtshilfe. Dies mag früher der Fall gewesen

sein. Die heutige Zeit, der Fortschritt der Wissenschaft verlangt

aber weit mehr. Ein wirkliches praktisches, erfolgreiches Handeln

ist da ganz gleicher Weise, wie dies auf anderen Gebieten der

Naturwissenschaften der Fall ist, nur dann denkbar, wenn es auf

wissenschaftlicher Basis beruht. Es ist das in geburtshilflicher Be

ziehung nur möglich, wenn die inneren Vorgänge bei der Trächtigkeit

und der Geburt, die Körperteile, die hierbei in Betracht kommen,

der Grund der mancherlei Abweichungen vom Normalen genau

bekannt sind. Derjenige, der in Notfällen Hilfe leisten soll, muß

mit Anatomie und Physiologie der Tiere, mit den abnormen und

pathologischen Vorgängen sowohl an den Muttcrtieren als an den

Jungen auf das genaueste bekannt sein. Ratlos steht er sonst da,

sobald Verhältnisse zutage treten, die er nicht zu deuten weiß.

Bei der Geburtshilfe begegnen jedem Praktiker immer wieder neue

Erscheinungen, besondere Verhältnisse; hier hat selbst der theoretisch

und praktisch gut ausgebildete Tierarzt hin und wieder neue

Probleme zu lösen, nach neuen Hifsmittcln zu suchen. Wohl wird

auch dem Empiriker da und dort einmal die Erledigung eines

schwierigen Falles gelingen, jedoch diese Erfolge sind Zufalls

resultate, nicht aber das Ergebnis zielbewußten Handelns. Freilich

der Pfuscher hat es gegenüber dem Tierarzt gut. Bei letzterem ist

es etwas Selbstverständliches, daß er erfolgreiche Hife leistet. Beim

Pfuscher wird bei den gröbsten Fehlem Nachsicht geübt; der Tier

bcsitzer nimmt ihn noch in Schutz, um nicht allenfalls sich selbst

der Lächerlichkeit prciszugeben. Eine zufällig gute Leistung des

Pfuschers wird aber nach allen Richtungen ausposaunt und gepriesen,

sie wird großartig aufgebauscht und bringt alle Fehlschläge in

sofortige Vergessenheit.

Die Frage, ob Einrichtungen vorhanden sind, oder ob es möglich

ist, solche Einrichtungen zu treffen, in denen Laien Gelegenheit zur

Ausbildung in der Geburtshilfe bei Haustieren gegeben werden kann,

ist eine mäßige. Meines Erachtens kann es gar keine Einrichtungen

geben, in denen Leute ohne wissentschaftliche Vor- und Ausbildung

zu Geburtshelfern, wie sie die Tierzüchter benötigen, herangebildet

werden können. Leute, die nur solche Hilfeleistungen vollführen

würden, wie sie beim Menschen die Hebammen besorgen, könnten

wohl beschafft werden; aber solche braucht man nicht. Wirklicher

Geburtshelfer in Notfällen kann nur der Tierarzt sein.

Wer würde denn von den Gemeinden zum Besuch eines Ge

burtshelferkurses geschickt? Doch sicher niemand anders als Leute,

die vorher schon Pfuscher waren, oder wenn diese allenfalls zu alt

wären, solche, die bei Pfuschern bereits in die Lehre gegangen sind.

Der Herr Abgeordnete Dr. Elsaß ist im Irrtum, wenn er glaubt,

die Gemeinden werden nur vertrauenswürdige Leute auswählen und

schicken. Wir wissen sicher, daß das Resultat einer derartigen

Schulung nichts anderes als ein konzessioniertes Pfuschertum mit

staatlicher Ausbildung wäre. Niemand kann an uns Tierärzte das

Verlangen stellen, hierzu die Hand zu bieten.

Wie etwa eine wirksame oberamtstierärztliche Kontrolle der

l.aicngeburtshclfcr durchzuführen wäre, ist mir nicht recht denkbar.

Von einer Maßrcglung solcher Leute bei l‘ehlgriff0n, bewußten oder

unbvwnßten, könnte doch keine Rede sein. Halt es schon schwer,

gewisscnlosc l“leischbeschaucr vom Amt zu entfernen, so dürfte

dies bei (lcburtshelfcrn geradezu eine Unmöglichkeit sein. Im

übrigen ist ein abgesetztcr Fleischbeschauer außer Tätigkeit gesetzt,

(‘in gemaßxegcltcr, abgcsetzter Geburtshelfer wäre es aber nicht.

Es könnte wohl niemand verwehrt werden, ihn zu geburtshilflichen

Leistungen heranzuziehen, und ihm selbst könnte die Ausübung

dieser Tätigkeit nicht untersagt werden.

 

Es liegt mir nur noch ob, mich darüber auszusprechen, wie ich

mir die Beseitigung der in der Geburtshilfe bei Haustieren vor—

handenen Mißstände denke. Denn darüber werden wir uns alle

klar sein, daß hier Wandel geschaffen werden muß und daß wir,

wenn solches auf irgendeinem Wege zu Nutz und Frommen der

Landwirtschaft geschehen kann, das unsrige hierzu beitragen müssen.

Es war im Landtag und auch in einem Artikel des Schwäb. Merkurs

vom 9. Juli d. J., mit welch letzterem ich übrigens völlig einig gehe,

davon die Rede, in den Ackerbausehulen bessere Ausbildung in

geburtshilflichen Kenntnissen den jungen Landwirten beizubringen.

Mir geht dieser Vorschlag aber entschieden nicht weit genug.

Nicht einzelnen Personen, nicht einer beschränkten Anzahl von

jungen Leuten möchte ich eine bessere Belehrung zuteil werden

lassen, sondern der Allgemeinheit der Viehbesitzer. Jedem Tier

züchter sollte Gelegenheit gegeben werden, diejenigen Kenntnisse

sich zu erwerben und anzueignen, die er zu ev. Hilfeleistungen

bei Normalgeburten bzw. bei leichteren Abnormitäten nötig hat.

Die Belehrungen denke ich mir so, daß die Tierärzte des Landes

-— Oberamtstierärzte und praktische Tierärzte werden sich wohl

zu verständigen wissen — von Ort zu Ort und zwar wiederholt

gehen, um einschlägige Vorschläge allenfalls mit Demonstrationen

zu halten. Nicht auf einmal, wohl aber nach und nach wird es

gehen, falsche Anschauungen, Grundfehlcr, die gemacht werden,

zu beseitigen.

In der Hauptsache müßten sich die Vorträge wohl in negativer

Richtung bewegen. Mehr, was die Leute nicht tun als was sie tun

sollen, miißte ihnen vorgeführt werden. Solch allgemeine Be

lehrungen müßten entschieden gute Früchte zeitigen. Auch bei

jeder Geburtshilfe können wenn auch nur einem kleinen Kreis von

Personen zweckentsp'rechende Anweisungen seitens der Tierärzte

erteilt werden.

Eine Lösung der schwebenden Frage in dieser Richtung müßte

entschieden für die viehzuchttreibende Bevölkerung die besten

Früchte zeitigen; sie würde im Gegensatz zur Ausbildung von

Laiengeburtshelfern dem Stand der heutigen Kultur Rechnung

tragen lind endlich würde sie ‘den berechtigten Forderungen der

tierärztlichen Kreise entsprechen.

Der Korreferent Herr Stadttierarzt Biber-Langenau

ging des näheren auf die Verhandlungen in der Zweiten Kammer der

Abgeordneten ein, wobei er ein von dem bekannten Dr. med. vet.

Köhler-Gießen an die Landtagsabgeordneten in Württemberg ge

richtetes gedrucktes Schreiben zur Kenntnis brachte.

Der ganze Vorgang und das Schreiben dürfte auch die Tier

ärzte außerhalb Württembergs interessieren, weshalb wir es wörtlich

zum Abdruck bringen. Es lautet:

Gießen, den 11. August 1907.

Betreff: Errichtung einer Lehranstalt für Laien

Geburtshelfer.

An die Herren Landtagsabgeordneter:

‘im Königreich Württemberg.

„Ein sehr zeitgeinäßer Antrag ist vor einiger Zeit im Landtage des

Königreichs Württemberg gestellt worden. Gestatten Sie, Hoch—

verehrter Herr Abgeordneter, wenn ich mich über diesen Punkt

äußere:

Wie allgemein bekannt, sind die Preise für die landwirtschaft

lichen Nutztiere in den letzten Jahrzehnten immer mehr gestiegen.

Der Landwirt sucht jetzt seine Einnahmen weniger durch Verkauf

seiner Körner als vielmehr durch Verkauf von anderen landwirt

schaftlichen Produkten wie z. B. Milch, Butter, Vieh usw. zu er

reichen.

Bei den hohen Viehpreisen ist es nun Pflicht eines jeden Be

sitzers, seinen Viehstand stets in gutem Zustande zu halten. Er

soll darauf bedacht sein, jeden Verlust durch Krankheit und

Unglücksfall möglichst zu verhüten.

Der Viehzüchter hat bedauerlicherweise öfter Verluste bei

Geburten und zwar nicht allein, daß ihm das Kalb tot zur Welt

gebracht wird, sondern, was noch schlimmer ist, daß ihm auch die

Kuh infolge des Geburtsgeschäfts zugrunde geht.

Wenn man den Hilfeleistungen bei der Geburt auf dem Lande

mit zusieht, so muß man sich eigentlich wundern, daß nicht noch
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mehr Kälber bei dem Geburtsakt eingeben, denn wie wird meistens

Hilfe geleistet! Es ist nicht zu beschreiben. Mit schmutzigen

Händen und Armen wird unbarmherzig in die Gehurtswege ein

gegangen, nicht von einem Manne, sondern von 3—4 und noch

mehr, jeder will es am besten verstehen.

Bei dem zu frühen und unvorsichtigen Eingehen in die Geburts

wege werden die Eihüute zu früh geöffnet, das Fruchtwasser fließt

ab und die Folge davon ist, daß sich die Geburtswege nicht genug

erweitern können, der Weg bleibt zu eng und das Junge kann

nicht durch oder wenigstens ist der Durchgang durch die Geburts

wege mit großen Schwierigkeiten verbunden. In diesem Zustande

ist dann meistens die Ursache zum Tode des Jungen und zur Ver

letzung des Muttertiers gegeben.

Durch falsche und unrichtige Hilfe gibt es dann falsche Lage

des Jungen, so daß die Geburt nur unter großen Schwierigkeiten

oder oft auch gar nicht entwickelt werden kann.

In meiner langjährigen Praxis habe ich die Erfahrung gemacht,

daß die meisten Schwergeburten hervorgerufen werden durch falsche

und unrichtige Hilfeleistung.

Um nun die Unglücksfälle bei der Geburt zu verhindern resp.

die Zahl zu mindern, ist es nötig, einen Mann stets zur Verfügung

zu haben, der mit Rat. und Tat dem Viehzüchter beistehen kann.

Nicht in jedem Ort kann sich ein Tierarzt niederlassen, und

wenn auch im Nachbarort ein Tierarzt wohnt, so ist dieser doch

nicht immer zu haben, auch scheut für gewöhnlich der Besitzer

die Kosten, leider wird der Tierarzt nur im äußersten Notfalls

gerufen.

Es wäre deshalb sehr zu wünschen, wenn in jedem Orte sich

eine Person befände, die bei Geburten stets richtige Hilfe leisten

könnte. Auf diese Weise würde dem Züchter so manches Tier

erhalten bleiben.

Um diesen Gedanken in Wirklichkeit umzusetzen, ist es nötig

eine Lehranstalt zu errichten, die den Zweck hat, Leute auszu

bilden, damit sie den Geburtsakt richtig beurteilen und auch sach

gemäß Hilfe bringen können, die auch den Besitzer zur richtigen

Zeit aufmerksam machen, resp. veranlassen, einen Tierarzt zu Rats»

zu ziehen. _

Eine derartige Anstalt muß ein Wanderinstitut sein, derart, daß

in dem Ort der Unterricht erteilt wird, in dessen Umgegend sich

eine Anzahl Schüler melden. Für den Anfang müßten in den ver

schiedenen Gegenden des Landes die Ortschaften ausgesucht

werden, die von allen Seiten mit der Bahn leicht zu erreichen

wären, um so den Teilnehmern Gelegenheit zu geben, täglich nach

Haus fahren zu können. Hierdurch würden dem Teilnehmer Kosten

erspart und auf diese Weise würde sich die Zahl der Schüler

vermehren.

Die einzelnen Kurse würden jedenfalls vorzugsweise in den

Wintermonaten abgehalten werden. In den Sommermonaten

aber, resp. wenn ein Kursus nicht stattfindet, müßte der Inhaber

der Anstalt in den verschiedensten Orten (mit Einladung der Um

gegend) allgemein verständliche Vorträge über Geburtshilfe und

rasch verlaufende Krankheiten abhalten. Der Viehbesitzer soll da

durch möglichst in den Stand gesetzt werden, die Gefahren der

rasch verlaufenen Krankheiten zu erkennen, um dann möglichst

schnell tierä.rztliche Hilfe anzurufen. Ich erinnere hier nur an das

Kalbefieber, hier ist bei frühzeitiger Hilfe durch den Tierarzt fast

ausnahmslos Rettung möglich, während bei späterer Hilfe das Tier

zugrunde geht.

Um nun die Anstalt ungefähr in diesem Sinne ausführen zu

können, muß der Unternehmer Unterstützung bekommen, sei es nun

von seiten des Staates oder landwirtschaftlicher Vereinigungen.

Bei der Errichtung einer solchen Anstalt kommt es einzig und

allein auf die ausführende Person an, ob dieses Institut gedeihen

wird oder nicht, der Leiter muß von der Notwendigkeit dieser

Einrichtung durchdrungen sein.

Nur sehr wenige, ich möchte sagen fast keine Tierärzte sind

da, die diese Anstalt unterstützen würden, denn sie glauben alle,

es wäre ein großer Nachteil für den Tierarzt, was nun wenigstens

nach meinem Plan resp. Grundsatz, hierbei nicht der Fall ist.

Die Grundsätze, die mich bei der Errichtung einer solchen

Anstalt führen, sind kurz folgende:

 

1. Sachgemltße Hilfe schaffen bei Geburten der landwirt

schaftlichen Nutztiere.

2. Hierdurch Verhütung der öfteren Erkrankung an den

Geburtswegen.

3. Veranlassung der Viehbesitzer (durch die‘ Geburtshelfer)

bei jeder Erkrankung eines Tieres den Tierarzt zuzuziehen.

4. Die Quacksalbereien auf dem Lande möglichst abzuschaffen.

Ich bin weit entfernt, den Tierarzt auszuschalten; sondern im

Gegenteil.

Im Jahre 1899 errichtete ich in meinem damaligen Wohnort

einen solchen Kursus, in dem damals 3 Männer unterrichtet wurden;

diese arbeiten in ihren resp. Gemeinden zur größten Zufriedenheit

der Viehbesitzer. Leider mußte ich das Institut wieder aufgeben,

weil ich keine Unterstützung bekam.

Jetzt aber wäre ich sehr gern bereit, ein solches Institut in

meinem Sinne zu errichten, wenn mir von seiten des Staates oder

von landwirtschaftlichen Vereinigungen die nötige Unterstützung

gewährt würde.

Wenn das Königreich Württemberg ein derartiges Institut er

richten wollte und ich den Auftrag hierzu bekäme, so würde ich

bald den Beweis liefern, daß es nur segensreich wirkt.

Sicherlich würden sich alle, die zu der Errichtung einer solchen

Anstalt beitragen, den Dank aller Viehzüchter erwerben“

Hochachtungsvoll

Dr. med. vet. Köhler,

Tierarzt.

Der Korreferent schloß sich übrigens im wesentlichen den Aus

führungen des Referenten an und stellte den Antrag, eine Eingabe

im Sinne der erstatteten Referate an das Kgl. Ministerium des

Kirchen- und Schulwesens zu richten.

An der Diskussion dieser Frage beteiligten sich außer dem

Vorsitzenden, Veterinärrat Ostertag-Gmünd, Professor Zwick

Stuttgart, die Oberamtstierärztc Miller-Göppingen, Hoffm an n-Hall,

Kuhn-Künzelsau, Schwarz-Leonberg, Sperling-Laupheim und

Theuyrer-Ludwigsburg sowie Dr. Denzler-Stuttgart. Es wurde
darauf hingcwiesen,ldaß es keineswegs etwa die Furcht vor der

Konkurrenz der Laiengebnrtshelfer sei, welche die Tierärzte ver

anlasse, gegen eine solche Einrichtung Front zu machen, sondern

die Wahrung der Interessen des tierärztlichen Standes und der

der Landwirtschaft. Die Verluste infolge von Schwergeburten

sind dort, wo Laiengeburtshelfer tätig sind. größer als dort, wo

sofort der Tierarzt geholt wird. Die Einrichtung der Laiengeburts

helfer hätte eine weitere Verminderung der Tierärzte auf dem

Lande zur Folge, so daß tierärztliche Hilfe dann noch schwerer

zu erlangen sei als jetzt. Im übrigen könne bei den heutigen

Verkehrsverhältnissen jederzeit innerhalb weniger Stunden ein

Tierarzt herbeigerufen werden. Die vorgeschlagenen Vorträge über

Geburtshilfe vor den Landwirten sollten unentgeltlich und nicht

bloß bei Gelegenheit von Versammlungen der landwirtschaftlichen

Vereine, in den Ackerbau- und landwirtschaftlichen Winterschulen,

sondern besonders auch in Form von Winterabenden gehalten

werden. Die Überlassung des nötigen Demonstrationsmaterials

wurde von Prof. Dr. Zwick zugesagt. Es wurde einstimmig be

schlossen, eine Eingabe im Sinne der erstatteten Referate an das

Königliche Kultusministerium zu machen und die beiden Referenten

mit der Abfassung dieser Eingabe zu beauftragen.

2. Aufhebung des Zwangs der Haltung der Deutschen Tlerlrztllohen

Wochenschrift und Regullerung des Verelnsheitranes.

Der Vorsitzende verliest zur Orientierung in dieser Frage ein

Schreiben des Herrn Professor Dr. Malkmus-Hannover vom

20. Mai d. J., worin er mitteilt, der Verlag der Deutschen Tier

ärztlichen Wochenschrift habe nicht die Absicht, das seitherige

Verhältnis der Wochenschrift zu den Vereinen zu kündigen, halte

sich aber mit ihm selbst verpflichtet und beauftrage ihn, den be

teiligten tierärztlichen Vereinen die Erklärung abzugeben, daß allen

Vereinen vom l. Januar 1908 ab volle Freiheit bezüglich des

Abonnements auf die Deutsche Tierärztliche Wochenschrift gewährt

werde. Die Verlagsbuchhandlung wie er selbst würden sehr erfreut

sein, wenn der Tierärztliche Landesverein von Württemberg als

solcher für alle seine Mitglieder das Abonnement auf die Wochen
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schrift aus freiem Ermessen auch fernerhin aufrecht erhalten wollte.

Für diesen Fall wird der scitherige Bezugspreis von 12 M. für das

Vereinsmitglied auch künftig in Aussicht gestellt.

Im Anschluß hieran erstattete der stellvertretende Vorsitzende

Oberamtstierarzt Model-Gerabronn nachstehendes Referat:

Im Jahre 1890 hat Herr Professor Dr. Vogel als Herausgeber

des Repertoriums, des Organs württembergischer Tierärzte, dem

Landesverein gegenüber erklärt, daß die Verlagsbuchhandlung bei

dem steten Rückgang der Abonnentenzahl nicht mehr in der Lage

sei, diese Zeitschrift noch weiter erscheinen zu lassen.

Diese Erklärung zeitigte den Beschluß, statt der Vierteljahrcs

schrift eine Monatsschrift herauszugeben und sämtliche Vereins

mitglieder zu verpflichten, das Repertorium zu halten. Die Redaktion

ging in die Blinde des Herrn Professor Hofmann über und dieser

machte nach Jahresfrist dem Ausschuß die Mitteilung, daß das

Repertorium, welches von Herrn Obermedizinalrat v. Hering an

gefangen und 40 Jahre lang als Vereinsorgan erschienen war, auch

in dieser Gestalt nicht lebensfähig sei.

In Verbindung mit den Vereinen badischer, hessischer und elsaß

lothringischer Tierärzte kam es nun zur Gründung der Deutschen

Tieritrztlichen Wochenschrift, von welcher unterm 7. Januar 1893

die erste Nummer erschienen ist.

Der als Redakteur an die Spitze des Blattes gestellte Herr

Dr. Willach trat aber schon im Jahre 1896 zurück und nun wurde

die Herausgabe der D. T. W. von den Herren Geheimen Ober

regierungsrilten Dr. Dammann in Hannover und Dr. Lydtin in

Baden-Baden und Herrn Professor.Dr. Roeckl in Berlin über

nommen und die Hauptredaktion dem Herrn Professor Dr. Malkmus

übertragen.

Die Gründung, die Erhaltung und der Ausbau der Wochen

schritt beanspruchten aber schon von Anfang an nicht nur Arbeit

und Ausdauer, sondern auch pekuniltre Opfer. und hierzu ist auch

die Bestimmung des ä 3 Abs. 3 unserer Satzungen, wonach die

Vereinsmitglieder die Abonnementsgebühr für das Vereinsorgan in

die Vereinskasse zu entrichten haben, zu rechnen.

In welchem Verhältnis gerade die württembergischen Tierärzte

zu dem Kuratorium der D. T. W. standen und stehen, war ja den

meisten von ihnen bekannt und denjenigen, die es nicht wußten

oder die sich nicht darum kümmerten, hat es im Vorjahre Herr

Professor Dr. Malkmus gelegentlich der Mitgliederversammlung

klipp und klar gesagt.

Ich will diese Angelegenheit heute nicht nochmals aufrollen,

sondern nur betonen, daß nicht nur von zahlreichen Mitgliedern des

Vereins, sondern noch viel mehr von solchen, die es werden wollen,

gegen die zwangsweise Haltung der D. T. W. agitiert wird.

Wer die Entwicklung dieser Agitation in den letzten Jahren

aufmerksam verfolgt hat, der mußte voraussehen, daß die An

gelegenheit nicht mehr zur Ruhe gebracht werden kann, und in

dieser Erkenntnis hat sie Ihr Ausschuß auch wieder auf die heutige

Tagesordnung gesetzt.

Herr Professor Dr. Malkmus hat, wie Sie vorhin von dem

Herrn Vorsitzenden gehört haben, nichts mehr gegen die Aufhebung

des Zwanges einzuwenden, nur wünscht er, daß die württem

bergischen Tierürzte, auch ohne Zwang, der D. T. W. treu bleiben.

Das letztere hoffe ich von der weit überwiegenden Mehrheit

unserer Vereinsmitgliedcr und beantrage daher, den Absatz 3 des

ä 3 der Satzungen des Tierärztlichen Landesvereins ganz zu

streichen und den Jahresbeitrag auf 6 M. zu erhöhen. Der

letztere beträgt, wie Ihnen bekannt ist, statutengemäß 3 M., mit

welchem ein regelmäßiger Zuschlag von 2 M. erhoben wird, also

bis jetzt schon 5 M. Außerdem werden gelegentlich in den Mit

gliederversammlungen zugunsten der Unterstützungskasse Teller

sammlungen veranstaltet, die aber unbeliebt sind.

Auch diese bitte ich aus der Welt zu schaffen und den Abs. 2

des ä 3 unserer Satzungen dahin abzuändern, daß er lautet: „Der

Jahresbeitrag beträgt für jedes ordentliche Mitglied 6 M., wovon

1 M. in die mit dem Verein verbundene Unterstützungskasse fließt.“

Diese Änderung würde aber auch eine Änderung des 5 18

Abs. 6 der Satzungen bedingen, welcher dann lauten müßte:

„In die Kasse fließen von jedem ordentlichen Mitglied 1M. und

ußer den Erträgnissen . . . . . . . . . . . . . .“

 

 

Nehmen Sie diese beantragten Änderungen an, so ist der Wort

laut des Abs. 3, 4 und 5 des ä 3 der Statuten entsprechend ab

zuändern.

Mich noch weiter über diesen Punkt zu verbreiten, halte ich,

der übrigen Gegenstände der Tagesordnung wegen, nicht für an

gezeigt; ich glaube vielmehr, daß es im Interesse der Sache liegt,

wenn nun allgemein darüber beraten wird.

An der eingehenden Erörterung über diese Angelegenheit nahm

außer dem Vorsitzenden, der das Eintreten des Ehrenvorstandes

Direktor Prof. Dr. Sußdorf für die Beibehaltung der D. T. W.

als Vereinsorgan zur Kenntnis der Versammlung brachte, Ober

regierungsrat B e i ß w äng c r - Stuttgart, Veterinärrat

Gmünd, Professor Lüpke-Stuttgart und die Oberamtstierärzte

Hoffm ann-Hall und Honeker-Maulbronn teil. Es wurde schließ

lich mit allen Stimmen der 52 anwesenden stimmberechtigten

Mitglieder beschlossen:

„Den Zwang der Haltung der Deutschen Tierärztlichen Wochen

schrift für die Vereinsmitglieder aufzuheben und den ä 3 der

Satzungen des Vereins entsprechend zu ändern. Der Ausschuß

wird beauftragt, eine Genehmigung dieser Statutenä.nderung beim

Kgl. Ministerium des Innern nachzusuchen und den Vertrag mit

dem Verlag der Deutschen Tierärztlichen Wochenschrift noch vor

dem l. Oktober d. J. auf l. Januar 1908 zu kündigen“.

„Hinsichtlich des Vereinsbeitrags hat es bei dem seitherigen

Modus, daß als satzungsuiüßiger Beitrag drei Mark erhoben werden,

sein Verbleiben. Den Landesversammlungen bleibt es überlassen,

nach Bedarf einen Zuschlag zu diesem Satz zu erheben und der

Unterstützungskasse Beiträge aus der Vereinskasse zu gewähren.

Die Tellersammlungen zugunsten der Unterstützungskasse sind ab

geschafft. Für das nächste Jahr werden zwei Mark Zuschlag

erhoben und der Unterstützungskasse aus der Vcreinskasse 150 Mark

zugeführt“.

„Die Vereinsangelegenheiten sollen künftig neben der Deutschen

Tierürztlichen Wochenschrift auch in der Berliner Tierärztlichen

Wochenschrift zur Veröffentlichung gelangen“.

3. Entwurf elner Gebührenordnung für die württembergischen Tierärzte.

Das Kgl. Ministerium des Innern hat dem Landesverein den

Entwurf einer Gebührenordnung für die württembergischen Tierärzte

übergeben. Der Ausschuß des Vereins hat die Angelegenheit in

seiner Sitzung vom 4. August d. J. vorberaten und auf Grund

' seiner Beschlüsse den Referenten Oberamtstierarzt Kuhn-Künzelsau

mit der Abfassung einer Eingabe an das Kgl. Ministerium d. I. beauf«

tragt Der Referent trägt zunächst den Entwurf dieser Eingabe vor:

Der vorliegende Entwurf behandelt den gegebenen Stofl' in

klarer, übersichtlicher und erschöpfender Weise.

Wenn auch in dem Entwurf einer Ministerialverfügung betr.

die Gebühren der Oberamtstierärzte für amtliche Verrichtungen

ebensowenig alle beantragten Wünsche der Oberamtstierärzte er

füllt wurden, wie dies in dem weiteren Entwurf einer Ministerial

verfügung betr. die Gebühren der Tierärzte für Verrichtungen in

der Privatpraxis bezüglich der Erwartungen der Privattierürzte der

Fall ist, so erkennt doch der Tierärztliche Landesverein es mit

Dankbarkeit an, daß im großen und ganzen mit wenigen, unwesent

lichen Einschränkungen alle Anträge in der gewünschten Höhe in

den beiden Entwürfen Aufnahme fanden.

Nur bezüglich Ziffer 10 des Entwurfs einer Ministerialverfügung

betr. die Gebühren der Oberamtstierärzte für amtliche Verrichtungen,

wonach für die auf der Entladestation vorzunehmende 5611011011

polizeiliche klinische Untersuchung von aus dem Ausland einge

führten Tieren -— einschließlich Geflügel — für jede angefangene

Stunde eine Gebühr von M. ‘2 nach der unter Ziffer 8, Buchstabe b

angegebenen Berechnungsweise anzusprechen wäre, glaubt der

Landesverein auf Ziffer 10 seiner Eingabe beharren zu müssen.

Selten nehmen derartige Untersuchungen mehr als 1 Stunde Zeit

in Anspruch. Die Bezahlung von M. 2 steht aber in keinem Ver

haltnis zum Umfang der Arbeit und zu der mit dem Auftrag vet»

bundenen großen Verantwortung. Hier ist nach allgemeinem Wunsche

eine Bezahlung der Stückzahl nach, wie beantragt, durchaus ge

rechtfertigt. Es entspricht dieser Modus auch der seitherigen Übung.

Grundsätzlich dagegen kann der Tierärztliche Landesverein sich

nicht einverstanden erklären mit den in Ziffer 10 der Anlage des

Ostertage
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Entwurfs einer Königlichen Verordnung betreffend die Gebühren

der Tierärzte vorgesehenen Beträgen. Der Tierärztliche Landes

verein kennt zwar die Gründe nicht, die dafür bestimmt waren, daß

die Diäten der Oberamtstierärzte in der längst unzuiänglichen Höhe

von 8 M. belassen, und daß nur die Reisekostenentschädigung auf

40 Pf. für den Kilometer hinaufgesetzt wurden; allein wir halten es

nochmals für unsere Pflicht, zu betonen, daß die Oberamtstierärzte

mit diesem Diätensatz nicht bestehen können. Außer den in unserer

Eingabe vom 3. September 1904 angegebenen Gründen möchten

wir noch zu bedenken geben, daß durch die immer mehr sich steigernde

Konkurrenz im tierärztlichen Beruf der Oberamtstierarzt infolge

seinerTätigkeit mehr und mehr aus der Praxis hinausgedrängt wird.

Es entgeht ihm mancher Erwerb in der Zeit, in der er da und

dort im Bezirk amtlich tätig ist. Die Oberamtstierarztstellen werden

durch die Überhandnahmc von Stadt und Bezirkstierarztstellen

immer schlechter. Von dem kleinen Gehalt kann der beamtete

Tierarzt aber nicht leben, sondern er ist darauf angewiesen, soviel

als möglich durch private Tätigkeit zu erwerben. Amtliche Auf

träge wie Obduktion und Schätzung gefallener Tiere, Räudefest

stellungen, das Ausfertigen der Protokolle, ileischbcschauliche

Rivisionen und anderes mehr sind Tätigkeiten, die gründlich und

mit der nötigen Ruhe besorgt sein wollen. Hier hilft kein Hasten,

sondern viel Zeit ist zur Erledigung notwendig, und so kommt es,

daß die Abwesenheit von 8 Stunden in den wenigsten Fällen reichen

dürfte. Meistens werden zur Erledigung von derlei Aufträgen 10

bis 12 und noch mehr Stunden benötigt, je nach der Schwierigkeit

der Bereisung des Oberamtsbezirks mit Rücksicht auf Terrain,

Entfernung und Witterung.

Es ist auch nicht leicht einzusehen, warum im Falle Ziffer 8b

die Zeit des Obcramtstierarztes anders bewertet wird als bei der

Seuchenbekämpi'ung. Der minimale Gehalt, den der Oberamtsticrarzt

trotz stets zunehmender Geschäfte immer noch erhält, kann als

Grund hierfür nicht wohl gelten. Und doch wird der Oberamts

tierarzt immer mehr, wie ausgeführt, darauf angewiesen sein, durch

angemessene Diäten und Reisekosten den Ausfall in der Praxis

besser versch'rne'rzeri zu'könnieh‚‘als ‘dies birhr'eufle‘ der ‘Friii-‘istrj ‘

Dadurch, daß jetzt 40 Pfennig Reisekosten für den zurück

gelegten Kilometer gewährt werden sollen, ist nur das erreicht, daß

wenigstens annähernd die Selbstkosten für das Fuhrwerk, das für

die Beförderung von Obduktionsbesteck, Mikroskop usw. notwendig

ist, gedeckt werden. Von einer Ersparnis kann hierbei in Anbetracht

der hohen Kosten der Fuhrwerkshaltung nicht die Rede sein. Die

Eisenbahn kann bei Obduktionen deshalb nur an ganz frequenten

Linien benutzt werden, weil durch Berufung von Schätzern und die

Überwachung der Desinfektionsarbeiten oft der Zugabgang nicht zu

erreichen ist.

Was die Übernaehtungsgenühr von 2 M. betrifft, so kann die

selbe selbst l'ür den kleinsten Bauernort nicht mehr als zureichend

angesehen werden. In der Erkenntnis, daß eine Übernachtungs

gebühr von 5 M. nicht eine übermäßige Forderung ist, haben die

Amtskörperschaften den Bezirksfarrcnschaubehörden diese Gebühr

schon längst gewährt. Wir bitten deshalb, daß die Übernachtungs

gebühr auf 5 M. erhöht werde, zumal da ja nur selten hiervon Ge

brauch gemacht wird. Jedenfalls kann man von dem Oberamts

tierarzt, wenn er des Geschäfts wegen einmal auswärts übernachten

muß, nicht verlangen, daß er bares Geld darauf legen muß.

Es wäre nach dem Vorgetragenen ein Akt billiger Ent

schädigung, wenn das Königliche Ministerium des Innern sich ent

schließen könnte, die eine oder die andere der in unserem Gesuch

vom 3. September 1904 vorgeschlagenen Regelung der Diäten und

Reisekosten zur Durchführung zu bringen.

So wie im Entwurf vorgesehen, sind die Diäten für den Ober

amtstierarzt kein Ersatz für entgehenden Erwerb, Mühe, Aufwand,

Leistung und vermehrten Kraftverbrauch.

Im übrigen ist der tierärztliche Landesverein mit der Anlage

zum Entwurf einer Königlichen Verordnung, betr. die Gebühren der

Tierärzte einverstanden.

In der sich anschließenden Erörterung gab zunächst

Oberregierungsrat Beißwänger, welcher die Entwürfe ausgearbeitet

hat, dankenswerte Erläuterungen und Aufschlüsse. Außerdem

beteiligten sich an der Diskussion neben dem Vorsitzenden und

 

dem Referenten, Veterinärrat Ostertag-(imiind und die Oberamts

tierärzte Theurer- Ludwigsburg. Sperling- Laupheim, Kläger

Sulz und Hoffmann-Hall.

Hinsichtlich des Entwurfs einer Kgl. Verordnung betr. die Gebühren

der Tierärzte wurde beschlossen, in der Eingabe an das Kgl.

Ministerium zum Ausdruck zu bringen:

l. Es möge die Verabschiedung der Taxe möglichst beschleunigt

werden.

2. Es ist zu begrüßen, daß in ä 2 besondere Definitionen dafür

gegeben sind, was unter „amtlichen Verrichtungen“ und unter „Ver

richtungen im amtlichen Auftrag“ zu verstehen ist. Der Entwurf

gewinnt dadurch wesentlich an Klarheit.

Bei der Aufzählung derjenigen Fälle, in welchen die niedersten

Sätze zur Anwendung kommen (ä 6), sollte es statt „Viehver

sicherungsvereine“, um jeden Zweifel auszuschließen, heißen Orts

viehversicherungsvereine“.

4. Die Diäten für den vollen Tag sollten von 8 auf 10 Mark

die Vergütung für Übernachten von 2 auf 5 Mark erhöht werden.

Besonderes Gewicht ist auf die Begründung der Beibehaltung der

Reiseentschädigung von 40 Pfv für den zurückgelegten Kilometer

zu legen.

ö. Der Höchstbetrag der Versäumnisgebühr für die Privattier

ärzte für den vollen Tag (Anlage Zifi'. 10, i‘, a) sollte von 14 auf

16 Mark erhöht werden.

Zu dem Entwurf einer Ministerialverfügung betreffend

die Gebühren der Oberamtstierärzte für amtliche Ver

richtungen wäre folgendes hervorzuheben:

l. Es ist zu begrüßen, weil dringend notwendig, daß im g 3

die Gebühren für die Verweser von Oberamtstierarztstellen,

soweit sie kein festes Gehalt beziehen, umgehend festgelegt

sind, so daß auch diese Tierärzte von vornherrein wissen,

mit welchen Einnahmen sie zu rechnen haben.

2. Die Gebühr für die auf der Entladestation vorzunehmende

seuchenpolizeiliche klinische Untersuchung von aus dem

Ausland eingeführten Tieren (ä 1 Ziffer 10) sollte im Hinblick

‘ auf die‘ Schwierigkeit und die Gefährlichkeit der Arbeit, die

starke Abnutzung der Kleider und die große Verantwortung

nicht nach der Zeit (2 M. pro Stunde), sondern nach der

Stückzahl festgesetzt werden.

Zudem Entwurf einer Ministerialverfiigung,betreffend

die Gebühren der Tierärzte für Verrichtungen in der

Privatpraxis, wurde nur gewünscht, daß die diagnostische Impfung

mit Tuberkulin mit 75 Pf. pro lmpfiing entschädigt wird, wie die

Impfung bei Milzbrand und Rauschbrand.

Die diesbezüglichen Anträge wurden‘ sämtlich einstimmig an

genommen und der Referent Oberamtstierarzt Kühn-Künzelsau mit

der Ausarbeitung der Eingabe an das Kgl. Ministerium des Innern

betraut.

4. Bericht der Kommission in Steuersnuslegenheiten.

Veterinärrat Ostertag, der Vorsitzende der Kommission, ver'

liest die von Oberamtstierarzt Kühn ausgearbeitete Eingabe, welche

die Kommission an das Minsterium des Innern zu machen vor

schlägt. Die Eingabe bittet im wesentlichen um Gleichstellung mit

den Ärzten bei der Festsetzung des steuerbaren Einkommens der

Tierärzte.

5. Der Vorsitzende Stadtdirektions- und I.Stadttierarzt

Veterinärrat Kösler erstattete darauf das nachstehende Referat,

das allgemeine Zustimmung fand

Das Verhalten der Tierärzte zu den Fleischbesehauer-Vereinen.

Meine Herren! Auf der X. Plenarversammlung des Deutschen

Veterinärrats zu Breslau am 8.—10. Juni vorigen Jahres stand

unter anderem ein Referat über Laienfleischbeschauer auf der

Tagesordnung.

Es ist nicht meine Absicht, einen Meinungsaustausch darüber

herbeizuführen, wie sich die nichttierürztlichen Fleischbeschauer im

allgemeinen bewährt haben und ob nach dieser Richtung Änderungen

erwünscht erscheinen; ich bezwecke mit meinen Ausführungen, in

denen ich den Referaten bei der vorjährigen X. Plenarversammiung

des Deutschen Veterinärrats folge, eine Besprechung „über das

Verhalten der Laienfleischbeschauer und das Verhalten

der Tierärzte zu denselben“ einzuleiten, da diese Frage auch
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für unsere württembergischen Verhältnisse als in hohem Grade

aktuell für den tierärztlichen Stand bezeichnet werden muß.

Daß die Zulassung der niehttierärztliehen Fleischbeschauer mit

der allgemeinen Einführung des Beichsfleischschaugesetzes eine

absolute Notwendigkeit war, und daß auch fernerhin ohne Laien

fleischbeschau nicht auszukommen ist, ganz besonders dann nicht,

wenn, wie es wünschenswert ist, die Fleischbeschau auch auf die

Hausschlachtungen ausgedehnt wird, bedarf keiner weiteren Be

gründung; wird doch die Zahl der nichttierärztlichen Fleisch

beschauer in Deutschland auf etwa 20000 geschätzt. Ich übergehe

die Vorschriften über die Ausbildung der Fleischbeschauer und er

wähne diejenigen über die Zuständigkeit nur insoweit, indem ich

Ihnen die Ansicht des Veterinärrats Dr. Fellsch-Merseburg, daß

die nichttierärztlichen Beschauer auch bei leichten Fällen von

Rotlauf nicht zuständig sein sollen, und daß in die Hände der

nichttierärztlichen Beschauer nur die Stempel „tauglich ohne Ein

s<‘:hränkung“ und „untauglich“ gehörten, zur Kenntnis bringe. Daß

man in der Führung der Tagebücher, in der Aufstellung der

vierteljährlichen und jährlichen Zusammenstellungen über die

Schlachtungsergebnisse durch die Laienfleischbesehauer an der

Grenze des Erreichbaren angekommen ist, und daß hier den be

amteten Tierärzten eine große Last zugefallen ist, wird wohl

allerseits zugegeben werden müssen.

Im Deutschen Veterinärrat bestand Übereinstimmung darüber,

daß wesentliche Änderungen vorerst weder hinsichtlich der Aus—

bildung noch der Zuständigkeit der Fleischbeschauer erforder

lich sind, und daß es die ernste Aufgabe der beamteten Tierärzte

ist, nicht geeignete Elemente als Fleischbeschauer möglichst bald

zu beseitigen. Aber auch darin war man einig, daß eine vier

wöchentliche Ausbildungszeit für die Fleischbeschauer sehr kurz

bemessen ist, da das in dieser Zeit angeeignete Wissen entschieden

bei der Mehrzahl der Kursisten nur oberflächlich haftet, und wenn

es durch praktische Betätigung, wie das in kleinen Landgemeinden

der Fall ist, nicht weiter vertieft wird, bald gänzlich abgestreift ist.

Aus dieser Erkenntnis heraus sind die Nachprüfungen durch

aus nicht als überflüssig oder gar als l“ormsacire'anzuselren;"und'

es ist dringend erforderlich, daß der Fleischbeschauer sich durch

Praxis und Selbststudium, durch Lesen von Fachzeitschriften, durch

Vorträge in Vereinen und dergl. fortbilde. Aus diesem Grunde

sollten die Tierärzte den Fleischbeschauervereinen sympathisch

gegenüberstehen, wo solche noch nicht bestehen, sie möglichst ins

Leben zu rufen suchen und sich im Sinne der Resolution des

Deutschen Veterinärrats: „Die Tierärzte sollen sich die

Förderung der Fleischbesehauervereine angelegen sein

lassen, soweit dies unter angemessenen Bedingungen

erreichbar ist“, zu betätigen suchen. Dabei ist der Nachdruck

auf das Wort „Förderung“ zu legen, wie Bezirkstierarzt Dr. Noack

Leipzig unter Beanstandung des zuerst in der Resolution gewählten

Ausdrucks „Führung“ besonders hervorhob, und wobei er betonte,

daß in Sachsen die Führung tatsächlich meist nicht in den Händen

der Tierärzte liege, wenn vielleicht auch in sachlicher Beziehung.

Damit ergibt sich das Verhalten der Tierärzte zu den nichttierärzt

lichen Fleischbeschauem von selbst und kann ruhig dem Ermessen

jedes einzelnen überlassen bleiben.

Die beamteten Tierärzte sind die technischen Vor

gesetzten der niehttierärztlichen Beschauer und tragen

als solche einen Teil der Verantwortung für die ordnungsmäßige

Ausführung der Beschau. Um dieser ihrer Dienstobliegenheit gerecht

werden zu können, müssen sie sich über jeden Besehaucr ihres

Oberamtsbezirks unterrichtet halten. Sie haben dafür zu sorgen,

daß bei den Beschauern das Interesse wachgerufen wird, und daß

sie bemüht sind und bleiben, sich fortzubilden, was am besten

durch rege Beteiligung an dem Vereinsleben der Fleischbeschauer

geschieht.

Die Mitbeteiligung der nichtbeamteten Tierärzte an

dem Vereinsleben der Fleischbeschauer ist selbstverständlich in

hohem Grade erwünscht. Im übrigen wahren die Tierärzte ihre

Stellung den nichttierärztlichen Beschauern gegenüber am besten,

 

 

 

wenn sie sich auf das rein Sachliche beschränken und Ehrenstellen

u. dgl. rundweg ablehnen, indem jede zu große Annäherung zu

leicht der Sache zum Schaden gereichen wird und im dienstlichen

Interesse unbedingt vermieden werden muß.

Oberflächlichkeit bei der Untersuchung, Über

schreitung der durch die 55 11 und 30 der B. B.A fest—

gesetzten Grenzen der Zuständigkeit seitens der nicht

tierärztlichen Besehauer erheisehen eine scharfe Kontrolle

und ernste Verurteilung. Als Vorgesetzte haben die beamteten

Tierärzte und die mit der Fleischbeschau betrauten Tierärzte über

haupt nicht nur die Pflicht, die notwendige Disziplin unter den

untergebenen Fleischbeschauem zu erhalten, die genaue Beachtung

der Dienstvorschriften zu verlangen und wenn nötig zu erzwingen,

sondern sie müssen auch die technische Ausbildung nach jeder

Richtung hin zu fördern suchen.

Bei aller Strenge darf im Verkehr mit den Fleischbeschauern

der Tierarzt nie vergessen, daß das Amt eines nichttierärztlichen

Beschauers kein leichtes ist, und daß derselbe viel mehr An

fechtungen und häufigeren Versuchungen ausgesetzt ist als der

Tierarzt; es sollen daher die Tierärzte dem Fleiscbbeschauer wohl

wollende \'orgesetzte sein, die bei energischer Wahrung der dienst

lichen Interessen auch die persönlichen Interessen der ihnen unter

gebenen Beschauer zu fördern suchen.

Nach dem Gesagten läßt sich das Verhalten der Tierärzte zu

den Fleischbeschauem und zu den Fleischbeschauervereinen dahin

zusammenfassen:

„daß es Pflicht der Tierärzte ist, sich der nicht

tierärztlichen Fleischbeschauer anzunehmen, an

ihren Vereinen teilzunehmen und für ihre Fort

bildung zu sorgen.“

G. Bezüglich der Sonntagsversammlungen wird auf Anregung des

Ehrenvorstandes Direktor Prof. Dr. Sußdorf und auf Antrag von

Oberregierungsrat Beißwängcr beschlossen, künftighin für die Mit.

gliederversammlungen einen Werktag zu wählen.

7. Zum Schluß wurde noch das Fleisch eines am Tage zuvor

im Schlachthaus zu Stuttgart beanstandeten Schweines mit Finnen

vorgezeigt.

Mit dem Dank an den Vertreter des Kgl. Ministeriums, die

Referenten und die Teilnehmer an der Diskussion, schloß der Vor

sitzende um 2‘/, Uhr nachmittags die 63. ordentliche Mitglieder

versammlung.

Ein gemeinschaftliches Mittagessen in der Liederhalle und eine

gemütliche Nachsitzung in der Elsässer Taverne vereinigte noch

lange eine größere Zahl der Teilnehmer an der Versammlung.

Personalien.

Nlederlsssungen: Tierarzt Eduard Kühner in Heldburg (S.-M.)

In der Armee: Auszeichnung: Dem Korpsstabsveterinär

Waldemar Wesencr beim Generalkommando des VIII. Armeekorps

ist der Rote Adlerorden IV. Klasse, dem Oberveterinär A. Pant/ce

im Drag.-Regt. Nr. l die Südwestafrika-Medaille in Stahl dem

Oberveterinär Halle im Leibgarde-Hus.-Regt. bei seinem Ausscheiden

aus dem Dienst der Charakter als Stabsveterinär verliehen werden. —

Im Beurlaubtenstande: Befördert: Der Oberveterinär der

Landw. 1. Aufg. Dehne (Landw.—Bez. Schneeberg) zum Stabsveterinär,

die Unterveterinäre der Bes. Dr. Weiß/10g (Landw.-Bez. Pirna),

Dr. Lichlenheld (Land—Bez. II Leipzigk), Niemarm (Landw.-Bez.

Wurzen) zu Oberveterinären des Beurlau tenstandes. '

Approbatlonsn: In Berlin die Herren August I’anske aus Gronau,

Bernhard Lamprechl aus Judtchen, Wyll Hager aus Freiburgi Schles.,

Hugo Pohl aus Bredow, Bruno Wirts aus Dahmsdorf-Müncheberg,

Luken Schäfer aus Sigmaringen, Alfred Hoffmann aus CzerWentzütz

und Ernst Joost aus Braunsbcrg (Ostpreußen).

 

Vakanzen.

(Vgl. Nr. 46.)

Pryritz: Schlachthofdirektor zum 2. Februar 1908. Anfangs

gehalt 1800 M., steigend bis 2400 M, freie Wohnung etc. Bewerb.

bis zum l. Dezember er. an den Magistrat. — Schwiebus (Bez.

Frankfurt a 0.): Schlachthofleiter alsbald. Anfangsgehalt ‘2400 M.

Bewerb. bis 30. November er. an den Magistrat.
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Eine psychiatrisch-psychologische Studie über den

Dummkoller der Pferde.

Von Tierarzt Walter-Breslau.

Das Bestreben, den Dummkoller der Pferde unter richtiger

und umfassender Würdigung‘st'aiues' klinischen Bildes zu klassi

fizieren, hat die berufenen Autoren ein Jahrhundert lang be

schäftigt. Die Aufmerksamkeit, welche dem Dummkoller ent

gegen gebracht wurde, entspricht vollkommen der Schwierigkeit,

welche sich bei der Betrachtung einer Gehirnkrankheit ein

stellt. Denn da die Lebensäußerungen des Gehirns ebenso

kompliziert sind wie der verwickelte und bis heute noch nicht

aufgeklärte Bau dieses Organes, was Wunder, wenn im Wandel

der Anschauungen eine Verwirrung in der Charakterisierung des

Dummkollers eingetreten ist!

Zum großen Teil ist diese Erscheinung der geringen

Kenntnis vom Seelenleben der Pferde zuzuschreiben. Letzteres

aber muß, soweit es geht, in seinen Abstufungen und

Schattierungen untersucht sein, um den Dummkoller vom Stand

punkt des Psychiaters und Psychologen betrachten zu können.

Wohl haben scharfsinnige Autoren die Notwendigkeit einer der

artigen Kritisierung des Kollers anerkannt. So finden sich in

der Literatur Namen wie „Manie, Melancholie“, und Gerlach

gebraucht ausdrücklich die Bezeichnung: „Amentia oder Blöd

sinn der Pferde.“

In der neuen Literatur sind ganz überraschende Aufschlüsse

über die experimentellen histologischen und vergleichend anato

mischen Untersuchungen des Gehirns zu bekommen. Im Verein

mit physiologisch-psychologischen Studien aller Art gestatten

sie, auch die Gehirnkrankheiten der Tiere in den Bereich

psychiatrischer und psychologischer Studien zu ziehen. Deshalb

habe ich den Versuch gewagt, den Dummkoller der Pferde von

diesem Gesichtspunkte aus zu betrachten.

Die Tatsache, daß die Äußerungen des geistigen Lebens

von der bloßen Sinnesempfindung bis zum feinen psychischen

Akt ihren Sitz in der Hirnrinde haben, ist als eine unumstöß

liche Wahrheit anzusehen. Daher sind Geisteskrankheiten

Krankheiten der Hirnrinde. Da es aber viele Herderkrankungen

der Rinde gibt, z. B. Lähmung irgendeines Sprachzentrums,

welche ohne jede Störung in den psychischen Funktionen ver

laufen, so können nur Allgemcinerkrankungen der Hirnrinde als

Geisteskrankheiten gedeutet werden; nur solche werden durch

ein Hindernis in der Kombination der Zentren das Zustande

kommen vou Association und Erinnerungsbildern herabsetzen

oder vernichten. Auch der Dummkoller ist eine diffuse Er

krankung der Hirnrinde, eine Geisteskrankheit.

Bei den Tieren ist es aus leicht begreiflichen Gründen

schwer, die feineren graduellen Unterschiede in der kranken

Psyche festzustellen. Hier kann man nur am sichersten Auf

schluß erlangen, wenn gewissermaßen aus der natürlichen,

physiologisoll-psychologischen Entwickelungsreihe der das Seelen

leben zusammensetzenden Faktoren heraus die Störungen der

Geistesarbeit gefolgert werden.

Tritt man dem dummkollerkranken Pferde auf die Fuß

kronen, so wird es in der Mehrzahl der Fälle nicht reagieren.

Schnellt man mit dem Finger gegen den Nasenrücken oder

greift man in die Ohren, so tritt keine Abwehrbewegung auf

der dazu gehörigen Reflexbahn ein. Ebensowenig sträubt sich

das Pferd in den meisten Fällen gegen Nadelstichc und den

Schlag der Peitsche. Was hier geschieht, ist ohne weiteres

klar; der Reiz verursacht zwar eine Nervenanregung, doch

letztere löst in ganz bestimmten Teilen der Hirnrinde den

physikalisch-chemischen Prozeß der Empfindung nicht aus; das

materielle Substrat der Empfindung kann nicht psychisch um

gesetzt werden. Es besteht eine Hypästhesie und Anästhesie

der Sinneswahrnehrnung.

Drückt man das Pferd stärker auf seine Fußkronen, schnellt

man heftiger gegen den Nasenrücken, so treten in der Regel, wenn

 

auch nur schwache, Abwehrbewegungsversuche ein. Kreuzt man
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die Vorderfüße so, daß die Metakarpalflächen sich berühren, so

bleibt das Pferd in dieser ihm völlig ungewohnten Stellung

längere Zeit stehen. Ist hier eine bloße Empfindung gestört,

oder liegt bereits die Vernichtung eines höheren Grades im

Empfindungsleben vor? Die Antwort ist ohne das Heranziehen

der Werke berufener Autoren auf diesem Gebiete nicht möglich.

Neben den bereits feststehenden Ergebnissen aus Munks Groß

hirnversuchen werden die ganz hervorragenden Forschungen

Ramön y (‘ajals überraschende Aufklärungen bringen.

Das bloße Rohmaterial der Empfindung erreicht eine Ver

vollkommnung, indem die feineren Komponenten der Empfindungs

wahrnehmung und Empfindungsvorstellung glei'chsam dem Schoße

ihres Muttergefühles entsteigen. Der bloße rohe Empfindungs

akt als solcher ist bei dem dummkollerkranken Pferde, wenn

auch Schwankungen unterworfen, so doch immer erhalten. Denn

bei stärkerem Drucke sucht sich das Pferd seinem Belästiger

zu entziehen. Aber es weiß nicht die feineren Unterschiede in

der örtlichen Einwirkung zu begreifen, es versteht nicht, wo

ich ihm einen Reiz appliziere; das Pferd ist seelengetühllos

geworden. Aus‘ den Großhirnversuchen Munks ist es klar, daß

die Lokalzeichen der Fühlsphäre des Pferdes zerstört sein müssen.

Zur Illustration der weiteren Ausführungen ist es notwendig,

wichtige Resultate anderer Forscher hier heranzuziehen.

Flechsig teilt die ganze Hirnrinde ein in Projektions

oder Perzeptionssphären und in Assoziations- oder Intellektual

sphären. Beide sollen anatomisch voneinander verschieden sein.

Mit den subkortikalen Zentren verbinden sich die Projektions

sphären durch zentripetale und zentrifugale Bahnen. Die

Projektionszentren entsprechen den sensiblen und motorischen

Sphären; sie dienen der motorischen und Reflex-Leistung und

werden als das animale oder vegetative Gehirn bezeichnet. Sie

kommen vor im Gebiete des Gesichts-, Hör-, Geruchs- und

Fühlsinnes. Im Gegensatz dazu senden die Assoziationssphären

keine Projektionsfasern aus, auch empfangen sie keine. Ihre

_Aufgabe ist es, anregend oder hemmend auf das animale Gehirn

einzuwirken. Mit anderen Worten, sie nehmen das Erinnerungs

bild der vegetativen Rinde auf und dienen als Unterlage für die

Entwicklung höherer psychischer Leistungen. Diese Fle eh s i gsche,

durchaus geistvolle Theorie ist von Männern wie Ferrier,

Monakow, Dejerine angegriffen werden; es würde zu weit

führen, die Einzelheiten im Geisteskampfe dieser Autoren hier

vorzubringen. Vor allem aber hat Ramön y Cajal auf Grund

jahrelanger Forschungen die Behauptungen von einer dreifachen

Einteilung der Gehirnzentren aufgestellt.

Es ist sicher anzunehmen, daß es Erinnerungszenfren gibt;

es existieren taktile Erinnerungszentren, Rindenbezirke, in denen

die Eriunerungsbilder für den Gefühlssinn aufbewahrt werden.

Sind aber die erwähnten Störungen in den Gefühlsempfindungen

des kranken Pferdes Störungen der Empfindungsvorstellung,

indem taktile aus der

Assoziationsbahn ausgeschaltet werden?

A Wenn wir den Entwicklungsgang des Fohlens betrachten,

wie es gleich nach der Geburt auf seinen vier Extremitäten

steht und in verhältnismäßig kurzer Zeit über die ersten plumpen

Bewegungen des Kindesalters hinweggeschritten ist, so werden

wir erstaunen, wie schnell sich aus Reflexbewegungen komplizierte

Gefühlsempfindungen und Bewegungsausführudgen gebildet haben.

Kein Mensch hat dem Fohlen bei seinen Tast- und Gehversuchen

hilfreich zur Seite gestanden.

Erinnerungszentren der Hirnrinde

 

Daraus kann man ersehen, daß das Fohlen bereits mit der

ziemlich entwickelten Anlage seiner Fühlsphäre in der Hirnrinde

auf die Welt gekommen ist; in kurzer Zeit entwickeln sich aus

den durch die subkortikalen Ganglien vermittelten rohen Reflex

bewegungen die höheren Tätigkeiten des vegetativen Gehirns.

Auch dieses Fohlen zeigt schon wie das erwachsene Pferd Ab

wehrbewegungen beim Druck auf die verschiedenen Hautstellen,

ebenso wie es sich gegen die Stellung mit übereinander ge

kreuzten Vorderfüßen sträubt. Empfindungen aber, die dem

Organismus bereits bei der Geburt in der Anlage mitgegeben

sind, ohne daß es äußerer Hilfskräfte bedarf, sind bloße

Empfindungswahrnehmungen; sie sind unabhängig von der

Existenz der Erinnerungsbilder. Oder mit anderen Worten, je

mehr ein Tier, wie das Pferd, auf Reflexbewegungen angewiesen

ist, um so entwickelter ist das vegetative Gehirn. Ja, beinahe

vollkommen, abgesehen von den im Leben sich ausbildenden.

Feinheiten, wird es dem jugendlichen Individuum von Geburt

an mitgegeben. Wir haben es also, rücksichtlich der erwähnten

(ieftihlsanomalien, mit Störungen der Empfindungswahrnehmung

zu tun. Auch die ruhige Gelassenheit, mit der sich das Pferd

die Vorderbeine übereinander kreuzen läßt, ist eine Störung der

Empfindungswahrnehmung. Das geistig gesunde Pferd sträubt

sich gegen die ihm aufgezwungene, anormale Gliedmaßenstellung

nicht, weil es weiß, daß die linke auf die rechte Extremität zu

liegen kommt oder umgekehrt; dann miißte es auch ein klares

Bild über Form und Bedeutung der in Frage stehenden Körper

teile haben. Diese Begriffsbildung besitzt das Pferd nicht.

Die ihm ungewohnte Lageveränderung macht sich bemerkbar

durch die sensiblen Sehnen-, Muskel- und Gelenknerven. Dadurch

wird der Grad der Spannung dieser Organe in das Gehirn

projiziert. Dem Pferde fehlt das stark ausgeprägte assoziative

Vermögen, welches den Menschen zur genauen Charakterisierung

seiner Druck- und Lagegefühle befähigt.

Wenn wir uns den Symptomenkomplex des dummkoller

kranken Pferdes kritisch betrachten, so wird sich bald finden,

daß im Benehmen des Tieres über die Empfindungswahrnehmung

hinausgehende Gefühlsstöruugen auftreten. Das Pferd ist nicht

mehr dasselbe im Zügel, als es früher war. Dem Zuge der

Leine, nach rechts oder links zu gehen, zurückzutreten oder

sonstige Bewegungen auszuführen, welche früher durch ganz

schwache Handgriffe von seiten des Lenkers ausgelöst wurden,

leistet es schwerfällig, unvollkommen oder gar nicht Folge.

Das ganze Pferd ist in der Regel nicht mehr so zu gebrauchen,

wie es der Pferdekenner von einem eingefahrenen Pferd er

wartet. Die hier in kurzen Zügen charakterisierten Empfindunge

und Bewegungsstörungen sind schon mehr Abweichungen von

normalen Empfindungs- und Bewegungsvorstellungen; wahr

scheinlich sind sie von taktilen Erinnerungsbildern abhängig.

Am Krankenbett kann man die Existenz solcher kommemorutiver

Zentren, vermöge des beim Menschen ausgeprägten Assoziatione

vermögens, als von der vegetativen Rinde vollkommen ge

trennter Sphären erkennen. Daß sie beim Pferde, wenn auch

nicht in so krasser Selbständigkeit, vorhanden sind, beweist die

Entwicklung. Wie starker Geduld und kluger Sicherheit bedarf

es, bis der Dresseur das Gefühl des Pferdes schließlich so weit

verfeinert, daß die leiseste Anregung von der beabsichtigten

Bewegungsveränderung beantwortet wird. Anfänglich sind das

Strammerziehen des Zügels oder der Schenkeldruck des Reiters

stärkere Empfindungswahrnehmungen, denen das sensible Pferd
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auszuweichen sucht. Aber nach und nach lernt es, diese

Empfindungswahrnehmungen mit einer besonderen Bewegungs

anregung zu verbinden, die „Wahrnehmung der Bewegungs

anregung bei der aktiven Bewegung der Körperteile“ tritt mehr

in assoziative Abhängigkeit von Empfindungswahrnehmungen.

Wenn wir aber beobachten, wie beim Pferde alle durch

die Zügelführung beabsichtigten Bewegungen gleichsam von

selbst im Gebrauche sich einstellen, so könnte wohl Zweifel

an der durch Erinnerungsbilder geweckten Vorstellung ent

stehen. Aber auch die auf mühsamem Wege erworbenen

Gefühlsvorstellungen können sich in absteigender Reihe zu

reflektorischen Akten entwickeln. Hier muß unwillkürlich

das von Ziehen angegebene Beispiel des Klavierspielens

einfallen. Denken Sie doch an die Unsumme von assoziativen

Vorgängen, welche sich bei der Einübung eines neuen Klavier

spieles einstellen. Und doch ist jener Klavierspieler der Typus

eines Menschen, dessen edler Kunst unter dem Drucke gesell—

schaftlicher Ausbeute der Stempel einer mechanisch sich ab

wickelnden Tätigkeit aufgedrückt wurde. Halb schlafend ent

lockt er den Tasten das Tongemälde, dessen Zustandekommen

einstmals an hohe Fähigkeiten seiner Psyche appelliert hat.

Aus dem Spiel der Assoziationsvorgänge ist ein reflektorischer,

ein automatischer Akt geworden. Um so leichter ist es doch

zu verstehen, daß sich Gefühls- und Bewegungsvorstellungen

des Pferdes, welche obendrein reflektorischen Leistungen so nahe

stehen, im Laufe der Zeit zu automatischen Akten entwickeln.

Nur hin und wieder werden sie, wenn die Umstände einer be

sonders feinenBewegungsnotwendigkeit es erfordern, den Charakter

der Vorstellungen offenbaren.

Man hüte sich aber, diese Vorstellungen mit ähnlichen Vor

gängen beim Menschen zu identifizieren. Die hier vorgebrachten

Beweise eines komplizierteren Gefühls- und Bewegungslebens

sind nicht an so selbständige, taktile Merkzentren gebunden,

wie sie die klinische Erfahrung vom gehirnkranken Menschen

zur Voraussetzung macht. Beim Pferde geht die feinere Aus

bildung der sensitiv-motorischen Sphäre mit der schnelleren Ent

wicklung angelernter Bewegungen Hand in Hand; mit anderen

Worten, die durch Erinnerungsbilder geweckten Vorstellungen

des Pferdes sind mehr objektiv reflektorisch, sie sind bedeutend

mehr durch sinnliche Lebhaftigkeit ausgezeichnet. In das Gebiet

der Vorstellungen müssen die in Frage stehenden Äußerungen

eines gesteigerten Empfindungslebens aber schon deswegen ge

rechnet werden, weil es angeborene Vorstellungen nicht gibt.

Wenn ich an die Kunst der Pferdedressur erinnere, das

Empfindungsleben des Tieres so fein zu gestalten, daß sich

neue, dem jugendlichen Individuum angelernte Bewegungen en'e

wickeln, so spielt die Sprache des Menschen hierbei eine große

Rolle. Nicht bloß mit Gefühlsandeutungen allein kann der

Mensch das Pferd zu seinem Dienste geeignet machen; der Zügel

bedeutet das Gerät in diesem interessanten Anschauungsunterricht,

die Sprache kommt als erläuternder Faktor hinzu. Ermunternde

und belehrende Zurufe ergänzen das Werk der Hand.

Anfänglich wird das Pferd durch sein reges Ohrenspiel zu

erkennen geben, daß es diese Rufe noch nicht versteht. Doch

nach und nach stellt es sein Gehör schon genauer auf die

Kommandostimme des Herrn ein. Und schließlich kommt eine

Zeit, wo das Pferd derartig jene Rufe versteht, daß es Zügel

bewegung und den Eindruck des Gehörten in wunderbarer Weise

miteinander vereinigt. Ja, ein bloßer Ruf genügt, um das

 

Vorwärtsgehen und Rückwärtstreten, Stehenbleiben und der

gleichen mehr zu bewirken. Das dummkollerkranke Pferd zeigt

diese Erscheinungen nicht. Ungleichmäßig hat es die Ohren

fast bei jedem Geräusche gestellt; es zeigt sich ferner im

Gebrauch, daß das Pferd die Rufe des Herrn nicht mehr be

achtet. Auch im Stelle stellt sich das Pferd so eigentümlich

lauschend, als ob die ihm früher bekannten Rufe aus fremden

Sphären kämen. Das Pferd hört, aber es weiß nicht, was es

hört. Einfach ist dieser Worte Sinn, aber in Wirklichkeit haben

wir es hier schon mit der Störung eines ziemlich entwickelten

Assoziationsvermögens zu tun.

Das Leben des Kindes gewährt uns einen genaueren Ein

druck in die Verhältnisse der akustischen kommemorativen

Zentren. Gegen Ende des ersten Lebensjahres weiß das Kind,

was ich zu ihm spreche. Rufe ich ihm z. B. das Wort „Puppe“

zu, so wird es die Händchen nach jenem Gegenstand ausstrecken.

Wortvorstellungen verbinden sich assoziativ mit Objektvor

stellungen. Gegen Ende des zweiten Jahres sehen wir, daß

sich das Lallen des Kindes beim Zurufen der Worte allmählich

in Nachsprechen dieser Silbenverbindungen umwandelt. Nun

wird das Kind immer mehr und mehr das Greifen eines ihm

gedeuteten Gegenstandes oder die geforderte Ausführung irgend

einer Bewegung mit dem Nachdruck der entsprechenden Wort

bezeichnung verbinden.

Die Sprache ist also das wichtigste Mittel zur assoziativen

Verbindung der akustischen Merkzentren mit den Erinnerungs

bildern des Sprachzentrums selbst, und in zweiter Linie mit

anderen Vorstellungen, welche in assoziative Verarbeitung ein

treten. Wenn die auf die Entwicklung des optischen Merk

zentrums der Sprache hinzugetreten ist, so hat die Brocasche

Furche in Verbindung mit den optischen und akustischen

kommemorativen Zentren die gewaltigste Bedeutung im Vor

stellungsleben. Das Vt-‘ortverständnis geht der Sprache des

Kindes voran. Daß das Kind Worte versteht, ergibt sich aus

den Versuchen, sprechen zu wollen, welche schließlich zur

Sprache führen.

Das Fehlen der Möglichkeit, durch das Mittel der Worte

gleichsam einen verbindenden Kontakt mit den verschiedenen

Zentren zu bilden, setzt beim Pferde den Mangel eines Wort

verständnisses voraus. Das Pferd hat höchstens Erinnerungs

bilder für Laute; und da letztere dem Pferde nur in Verbindung

mit Empfindungswahrnehmungen und Empfindungsvorstellungen

eingeprägt werden können, so müssen diese akustischen Zentren

in assoziative Verbindung mit der Fiihlsphäre getreten sein.

Daß auch das Pferd nicht versteht, was es sieht, läßt

ebenfalls auf eine Störung im entsprechenden Assoziations

vermögen schließen. Doch hierüber sind die aus der Beob

achtung geschöpften Kenntnisse noch so wenig ausreichend, daß

jede weitere Ausführung allzusehr in das Gebiet der Hypothese

.hinüberführen würde.

Im engen Anschluß an die bereits erwähnte Assoziation

von Gehör 1md Gefühl sei es mir gestattet, noch einmal auf

die Bedeutung der Flechsigschen Theorie zurückzukommen.

Monakow behauptet, daß alle von Flechsig als Assoziations

sphären gedeuteten Gebiete Projektiousfasern besitzen. Er hat

das bewiesen an einer großen Anzahl von Peristalwindungen,

die eine, im Pulvinar sich verlierende, absteigende Bahn besitzen.

Ebenso sollen die zweite Temporal- und die Occipitotemporal

windung mit dem hinteren Thalamuskern verknüpft sein.
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Ramön y Cajal erweiterte diese Kenntnisse durch den Satz:

„Die Merk- wie die Perzeptionszentren besitzen Projektions

fasern.“ Der geistreiche Autor hat ferner bei Kaninchen,

Meerschweinchen und Mäusen gefunden, daß alle Rindenbezirke

absteigende Fasern aussenden. Diese ziehen durch das corpus

striatum in die medulla oblongata, oder sie enden in subkortikalen

Zentren. Ja, vollkommen assoziative Zentren, wie das Ammons

horn und die Zwischenhemisphärenrinde, besitzen motorische

Bahnen. Sollte es da nicht möglich sein, anzunehmen, daß

akustische und optische Zentren des Pferdes motorische Bahnen

besitzen? Und wenn Ramön y Cajal bewiesen hat, daß in

vielen Fällen Projektionsfasern Bifurkationsäste von assoziativen

Merkfasern darstellen, wäre es da eine so kühne Behauptung,

sich zu denken, daß Fasern anderer Zentren durch eine der

artige Verbindung mit der Fühlsphäre die Anregung zur

motorischen Leistung weiter vermitteln? Bei dem Pferde,

dessen ganze Gehirntätigkeit sozusagen auf motorische Ent

ladung abgestimmt ist, wäre sonst der Konnex anderer Zentren

mit der so wichtigen Fühlsphäre undenkbar. Zumal doch dem

aufmerksamen Beobachter klar sein muß, daß kommemorative

Zentren, wie ich es schon einmal angedeutet habe, nicht mit so

prägnanter Selbständigkeit bestehen, wie sie der auf geistiger

Höhe stehende Mensch offenbart.

Wenn also die Untersuchungen des Tier- und speziell des

Pferdegehirns im Sinne Ramön y Cajals ausgeführt werden,

so stehen wir vor interessanten Überraschungen. Aber diese

histologischen Forschungen würden auf ungeahnte Schwierig

keiten stoßen, wenn nicht psychologisch-physiologische Studien

des gesunden und geisteskranken Pferdes helfend ergänzen.

Auch die Psychiatrie hat erst durch Erfahrungen am Kranken

bette den Gehirnforschern verständlich gemacht, was sie ge

funden haben. Zum Teil hat sie sogar mit Sicherheit Schlüsse

aufgestellt, deren Richtigkeit durch experimentelle und histo

logische Untersuchungen festgestellt wurde.

Wie der Künstler am Klavier sein Musikstück nicht vor

tragen kann, wenn die einzelnen Saiten verstimmt sind, so wird

auch die Arbeit des Gehirns ins Stocken geraten, falls die

verschiedenen Zentren das Rohmaterial der Empfindung nicht

mehr in feinere Komponenten sondern können. Wohl schwingen

die einzelnen Saiten des verstimmten Klaviers zur Erzeugung

von Tönen; aber keine wohlgefällige Harmonie ergötzt das

Ohr, nur schrille Dissonanzen erregen die Unlust des Hörers. So

verrichtet das Gehirn des dummkollerkranken Pferdes auch

noch Arbeit. Es wird gefühlt, gehört, gesehen. Aber das

Pferd ist seelengefiihlos, seelentaub und seelenblind. Hier sind

gewissermaßen die rohen Grnndtöne der Empfindung vorhanden;

aber es fehlen die feineren Obertöne, welche durch

die Arbeit der psychischen Zellen in der Hirnrinde

ein harmonisches Zusammenklingen der Zentren ermöglichen.

Znsammenhanglos, ohne Zweckmäßigkeit, zeigt sich uns die

Gehirntätigkeit des dummkollerkranken Pferdes. Das Pferd

befindet sich in einem Dämmerzustande. Daher steht das

Pferd selbstvergessen mit halb‘geöffneten Augen da; den

Kopf gesenkt, stiert es gleichgültig auf seine Umgebung.

Langsam frißt es, wobei schließlich das Kaugeschäft ganz

plötzlich zum Stillstand kommt, so daß die Futterhalme aus dem

geschlossenen Manie heraushängen. Tief steckt es die Schnauze

in den Wassereimer, um erst dann die Schluckbewegungen aus

zuführen, wenn das Atmungsbedürfnis es erfordert. Ein der

 
artiger Dämmerznstand macht. es auch erklärlich, daß dumm

kollerkranke Pferde Hindernissen schwer oder gar nicht aus

weichen und Unebenheiten des Termins nicht mehr wahrnehmen.

Mit dem Dämmerzustande hängt es auch eng zusammen, wenn

dummkollerkranke Pferde der Aufforderung, sogenannte „will

kürliche“ Bewegungen auszuführen, schwer Folge leisten. Fast

alle Autoren der Veterinärmedizin bezeichnen diese Erschei

nungen als Störungen des Willens. Nun, ganz abgesehen davon,

daß beim Pferde ein besonders inniger Konnex mit der motorischen

Sphäre besteht, zwingt uns auch nichts zur Annahme, den

Willen als einen psychischen Faktor von vermittelnder Bedeutung

anzunehmen, dermaßen, daß er sich zwischen Assoziation und

Bewegung einschiebt. Man kann schon aus eigener Erfahrung

feststellen, daß in einer sogenannten willkürlichen Bewegung

das, was sonst als Wille bezeichnet wird, bereits implicite in

der Bewegung gesetzt ist. Die Lebhaftigkeit aller augenblicklich

vorhandenen Vorstellungen, die Konkurrenz derselben im be

wegten Spiel ihrer assoziativen Arbeit ist das primär Ent

scheidende für die Konstruktion einer Handlung. Der Mensch

kann über die sogenannte Willenshandlung reflektieren; beim

Pferde ist das schon durch den Wegfall des assoziativ wichtigen

Sprachzentrums unmöglich. Und wenn trotzdem die Psychiatrie

nur Störungen der Affekt- und Intellekthandlungen aufzählt, von

Krankheiten des Willens aber gar nicht redet, um wievielmehr

sind wir da berechtigt, von Störungen des Willens im Verhalten

des dummkollerkranken Pferdes nicht zu sprechen.

Jetzt ist es an der Zeit, die Frage aufzuwerfen, mit welcher

menschlichen Krankheit der Dummkoller wohl zu vergleichen

wäre‘? Häufig habe ich die Ansicht vertreten hören, daß der

Dummkoller mit der progressiven Paralyse. in Einklang zu

bringen wäre. Ganz abgesehen davon, daß beim Pferde die

Abweichungen im komplizierten höheren Geistesleben wegfallen,

so fehlen vor allem auch die gröberen Mobilitätsstörungen der

Paralyse. Wir sehen beim dummkollerkranken Pferde keine

Ungleichheit der Pupillen. Auch können wir nicht die fort

schreitende Parese der gesamten Muskulatur beobachten, welche

schließlich zur Paralyse führt.

Ich habe hiermit nur Einzelsymptome aus dem komplizierten

Bilde der Paralyse hervorgehoben. Aber auch diese genügen

schon, um den Vergleich zwischen Dummkoller und progressiver

Paralyse. hinfällig zu machen.

Dagegen sind die Symptome des Dummkollers in vielen Be

ziehungen mit den Erscheinungen zu vergleichen, welche sich

im Krankheitsbilde des Imbezillen und Idioten zeigen. Freilich

wiederholt sich nicht der ganze Symptomenkomplex der Imbezillität

oder Idiotie im Auftreten des Dummkollers. Das klinische Bild

der Idiotie zeigt eine Menge von Komplikationen, wie sie der

Dummkoller nicht aufweist. Außerdem ist die Idiotie eine

Krankheit, welche das in der Ausbildung begriffene Gehirn be

fallt, während der Dummkoller das bereits entwickelte Gehirn

angreift. Aber die prägnanten Erscheinungen der chronischen

Geistesschwäche, wie die Herabsetzung der Sinneswahrnehmung,

die Abnormität in den Äußerungen der sinnlichen Gefühle, die

Herabsetzung von Tastsinn und Muskelgefühl, das sind Punkte,

in denen sich Idiotie und Dummkoller tatsächlich berühren.

Wenn es also unmöglich ist, den Dummkoller der Pferde

mit einer Geisteskrankheit des Menschen zu identifizieren, so

liegt dies eben in der ganzen, funktionellen Bedeutung des

Pferdegehirns. Denn die Krankheit wird als Ausdruck des ver
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änderten Lebens stets von den Gesichtspunkten der gerade in

Betracht kommenden Organarbeit beherrscht werden. So können

sich die Äußerungen des ‘kranken Pferdegehirns auch nur im

Felde seiner verhältnismäßig niedrigen Geistesarbeit bewegen.

Daher kommt es auch, daß im Verhalten des dummkollerkranken

Pferdes die Störungen der sensitiv-motorischen Sphäre den

breitesten Raum einnehmen.

Zur Therapie der Acarusräude.

Von Dieb-Frankfurt a. M.

Seit 25 Jahren habe ich in Frankfurt a. M. die Acarusräude

in verschiedenen Formen gesehen und — geheilt. —— Ich bemerke,

daß von jedem Hunde, der mir räudeverdächtig vorkam, Schuppen

abgekratzt wurden, die ich mikroskopisch untersuchte und fast

immer fand ich Acarusmilben. Als auffallend bezeichne ich es,

daß ich stets Acarusmilben fand und nie Sarcoptes. — In

Frankfurt a. M. ist die Zucht rassereiner Hunde sehr stark

entwickelt und werden die Hunde auf Ausstellungen des In

und Auslandes von Frühjahr bis Herbst geschickt. Da die

Reinigung der Ausstellungsboxen nur selten eine gründliche ist

und auf jeder Ausstellung räudekranke Hunde trotz tierärztlicher

Untersuchung eingeschmuggelt werden, so kommt es sehr häufig

vor, daß die Ausstellungshunde Staupe und Bände mit nach

Hause bringen.

Im Anfangsstadium der Bände achtet der Besitzer in der

Regel wenig darauf. Das Kratzen führt er auf Flöhe zurück

und die kahlen Hautstellen interessieren ihn erst, wenn sie sich

über den ganzen Körper verbreiten.

Ich habe nur zwei Mittel, mit denen ich die Acarusräude

radikal heile. Leichte Fälle, wie abgegrenzte kahle Flecken

am Kopfe werden zweimal täglich mit Jodtinktur gepinselt

und in zwei Wochen ist die Bände geheilt. Wenn die Haut

an den kahlen Stellen sich abschält und die Haare zum Vorschein

kommen, genügt ein einmaliges Einpinseln noch 8 Tage lang.

Auch die Haare um die Flecke müssen mit eingepinselt werden.

Die über den ganzen Körper ausgebreitete Acarusräude,

sowohl die squamöse wie die pustulöse Form habe ich stets mit

Geo Dötzers Parasiten-Creme dauernd geheilt. Diese Creme

besteht aus einer Mischung von Flores sult'ur. Sapon viridis,

Ol. Therebinth, Flores Pyrethri pulv. und Ol. lini.

Wieviel von jedem Mittel genommen wird, kann ich nicht

angeben, da ich die Creme fertig beziehe, doch muß soviel rohes

Leinöl zugesetzt werden, daß eine ganz dünne Masse her

gestellt wird. — Die squamöse Form heilt viel schneller wie

die pustulöse.

Zur Behandlung selbst erwähne ich noch folgendes:

Jeder mit Acarns behaftete Hund muß am ganzen Körper

geschoren werden. Ausgenommen sind nur glatthaarige Hunde,

die auf dem Kopfe begrenzte Stellen zeigen. Befinden sich die

begrenzten Stellen am Körper oder an den Beinen, so muß der

kurzhaarige Hund ebenfalls ganz geschoren werden und dann

greife ich nicht zur Jodtinktur, sondern zur Creme.

Vor dem Einreiben wird die Creme gut umgerührt, dann

ein Teil in ein Gefäß gegossen, leicht erwärmt und der ganze

Hund eine halbe Stunde lang tüchtig mit weicher Auftrag

bürste, Handschuh oder bloßer Hand eingerieben. Zwischen

den Zehen wird ebenfalls tüchtig eingerieben, ebenso in die

 

Ohren. Hauptsache ist, daß die Creme in alle Hautteile hinein

gerieben wird. Darauf kommt der kleine und mittelgroße Hund

in eine geräumige und mit vielen Luftlöchern versehene Kiste,

in der sich ein glatter Teppich befindet. Ein Kistendeckel aus

Latten ist vorzuziehen. Große Hunde werden in einem warmen

Orte untergebracht. Auch die Kiste muß an einem warmen

Orte stehen. Die Einreibungen lasse ich immer des Abends vor

nehmen. Um Ablecken der Creme zu verhindern, ziehe ich

den Schoß- und mittelgroßen Hunden während der Nacht einen

weitmaschigen alten Wollstrumpf über den Kopf. Große

Hunde erhalten einen ausgenähten Maulkorb, aus dem die Nase

heraussieht.

Am anderen Morgen sind die Hunde fast trocken und können

frei herumlaufen. Diese Einreibungen lasse ich in der ersten

Woche täglich einmal vornehmen; die zweite Woche alle zwei

Tage, in der dritten bis fünften Woche nur zweimal wöchentlich

und dann nur einmal in der Woche. Jede Woche erhält der

Hund zweimal ein warmes Seifenbad von 300 C, in dem er

gründlich gereinigt wird. Schon nach der ersten Einrelbung

laßt das Jucken und Kratzen erheblich nach und nach der

vierten Woche wachsen schon die Haare.

Aus der Zusammensetzung des Mittels ersieht man, daß es

vollständig ungiftig ist. In etwa sechs bis acht Wochen habe

ich hoffnungslose Fälle radikal geheilt.

Gegenwärtig habe ich einen glatthaarigen Zwergpinscher,

der vor dreiviertel Jahren über den ganzen Körper mit Acarus- —

räude behaftet war und mit Parasitencreme behandelt wurde.

Der Hund, dessen Fell wie Mottenfraß aussah, hatte nach acht

wöchentlicher Behandlung ein tadelloses glänzendes Fell, ohne

eine Spur von Bände.

Ferner habe ich gegenwärtig einen roten Teckel seit sechs

Wochen in Behandlung, der über den ganzen Körper mit pustu

löser Acarusräude behaftet war und dessen Fell, namentlich die

vier Beine, aus dickwulstigen Rändefalten bestand, vollständig

nackt war und blaugraue Farbe hatte. Heute nach sechs

Wochen sind alle Pusteln verschwunden, Acarusmilben sind

nicht mehr nachzuweisen und die Haare sind an allen Körper

teilen schon zum größten Teile wieder gekommen. Dieser Hund

ist im Besitze des Herrn Jörns, Frankfurt a. Main, H6rder

straße 15, und kann zu jeder Zeit besichtigt werden.

Einen anderen Fall von pustulöser Acarusräude will ich

hier noch erwähnen. Es war vor 10 Jahren. Dieser Teckel

hatte fast keine Haare mehr, war über den ganzen Körper mit

Acaruspusteln wie übersät, die Haut lag in blaugrauen dichten

Falten. Patient war schon seit längerer Zeit erfolglos be

handelt und von allen Seiten als unheilbar bezeichnet worden.

Auch ich wurde nach Darmstadt gerufen, um mein Urteil ab

zugeben. Auf eiue Behandlung verzichtete ich, da Patient in

Behandlung dortiger Kollegen war, doch riet ich dem Besitzer,

den Herren Kollegen den Vorschlag zu machen, Geo Dötzers

'Parasitencreme zu versuchen und sich wegen Beschaffung des

selben mit Herrn Geo Dötzer in Verbindung zu setzen.

Ich könnte noch eine ganze Reihe geheilter acaruskranker

Hunde angeben, doch würde dies an dieser Stelle zu viel

Raum beanspruchen. Ich kann nur nochmals wiederholen,

daß ich sämtliche acaruskranke Hunde mit Parasitencreme ge

heilt habe.

**
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Referate

Eingeschlossene Gelenksentzündnngen.

Von Prof. Cad6ac.

(Journal de Lyon. 31. August 1907.)

Die eingeschlossenen Gelenksentzündungen sind ihrem Wesen

nach infektiöse Entzündungen, bei welchen die Synovialhaut nicht

direkt, sondern auf dem Wege der Blut- oder Lymphbahn von

den Keimen befallen worden ist.

Vom pathogenetischen Standpunkte aus gibt es mehrere

Arten von eingeschlossenen Gelenksentzündungen: 1. solche, die

im Laufe irgend einer Infektionskrankheit sich bilden, wie z. B.

beim Rotz, bei der Druse, bei der Tuberkulose; 2. solche, welche

von sekundären Infektionen herrühren, folgen doch die Staphylo

coccen und Streptococcen allen möglichen Krankheitskeimen

auf dem Fuße nach, und sind sie die regelmäßigen Begleiter

der Infektionskrankheiten; 3. solche, die ihre Ursache in den

von den Bakterien ausgeschiedenen toxischcn Stoffen haben, so

genannte nicht bakterielle Arthriten.

Die Arthritis ist auch häufig nur ein Symptom irgendeiner

Infektionskrankheit, die sich einmal durch andere organische

Störungen kennzeichnen, ein ander Mal außer an den Gelenken

ganz unbemerkbar vorübergehen kann. Im ersten Falle ist sie

sekundär, im zweiten primär.

Der Verfasser übergeht alle eingeschlossenen Arthriten von

spezifischem Charakter, um sich nur mit den übrigen zu be

schäftigen, die er in zwei Gruppen behandelt, nämlich l. den

steptikämischen Polyarthriten der Neugeborenen, 2. den pseudo

rheumatischen Arthriten der Erwachsenen.

Die septikärnische Polyarthritis der Neugeborenen besteht

in der Lokalisation einer polybakteriellen Allgemeinerkrankung

in den Gelenken, und ist schon unter dem Namen einer akuten

rheumatischen Polyarthritis oder eines infektiösen Rheumatismus

der jungen Tiere beschrieben werden.

Ätiologie. Die vom Nabel ausgehenden Infektionen sind

die hauptsächlichste Ursache der Gelcnksentzündungen der Neu

geborenen. Gleich nach der Geburt bietet der Nabel durch das

Zerreißen der Nabelgefäße eine frische Wunde dar, die der

Verunreinigung durch alle im Dünger und in der Streu sich

befindlichen Bakterien ausgesetzt ist. Die durch Nabelinfektion

entstandenen Arthriten stehen den traumatischen am nächsten,

weil beide eine Wundinfektion zur Ursache und große Neigung

zur Abszedierung haben. Die Wirkung der durch den Nabel

eintretenden Keime ist eine verschiedene, oft sind letztere in

so hohem Grade virulent, daß sie durch Septikämie töten, oft

sind sie so zahlreich, daß sie eine tödliche pyämische Poly

arthritis hervorrufen und ein anderes Mal treten sie wieder in

so geringer Zahl und so abgeschwächt auf, daß sie gar keine

Läsionen oder nur exsudative Arthriten hervorrufen.

Die von verschiedenen Praktikern verteidigte Ansicht, daß

die eitrige und die exsudative Gelenksentzündung, weil das

Entzündungsprodukt ein verschicdenartiges ist, auch zwei ver

schiedene Krankheiten seien und die purulenten Formen als die

Folge der Nabelinfektion, die exsudativen dagegen als die

Folge einer Autointoxikation oder Infektion durch das Blut oder

die Milch des Muttertieres aufzufassen seien, kann der Verfasser

nicht teilen.

Die vom Nabel ausgehende Arthritis ist im Grunde eine

sehr früh auftretende, weil die Infektion sofort nach der Ent

stehung der Nabelwunde einsetzen kann. Sie zeigt die eitrige

 

Form wegen der Verschiedenheit der Infektionskeime, die sich

in der Nabelwunde angesiedelt haben, und ist die dabei ge

wöhnlich vorhandene Phlebitis der Nabelvene ein untrügliches

Zeichen, daß sie von da ausgegangen ist. Allenfalls ist das

Fehlen einer Nabelentzündung noch kein Grund, um diesen In

fektionsmodns zu bekämpfen, weil nicht in jedem Falle die

Keime gerade an der Eintrittspforte sich ansiedeln müssen.

Ebensowenig wie eine traumatische Arthritis in jedem Falle

eine eitrige sein muß, ebensowenig braucht eine vom Nabel

nicht ausgehende eingeschlossene Arthritis immer eine ex

sudative zu sein. Wenn dennoch die auf dem Blutwege ent

standenen eingeschlossenen Arthriten gewöhnlich exsudative sind,

so will das nur heißen, daß die Infektion dabei nur eine be

schränkte und mäßige war, der es an Intensität gefehlt hat, in

den befallenen Gelenken Eiter zu bilden. Aus dem gleichen

Grunde sind auch nur exsudative jene wahrscheinlich vom

Darm ausgehenden sogenannten rheumatischen Arthriten. Da

durch, daß die verschiedenartigsten Bakterien in Masse und mit

voller Wucht durch die Nabelwunde in den Organismus ein

dringen können, sind die durch Nabelinfektion entstandenen

Gelenksentzündungen auch viel intensiver.

Wie kommt die Nabelinfektion zustande?

Diese kann in einem gewissen Maße die Folge des Drucks

und der Reibung sein, welche die Nabelschnur des Fötus auf

dem Wege durch die jederzeit mehr oder weniger mit Fäulnis

stofi'en oder Kot besudelte Scheide und Scham erleidet. Ge

wöhnlich aber kommt sie erst nach der Geburt zustande, wenn

das junge Tier auf‘ die Streu hinfällt und die zerrissene Nabel

Schnur mit den Fäulnisstofi‘en und der Jauche des Stalles in

Berührung kommt.

Sind die diarrhöischen und ruhrartigen Darmentzilndungen

die Ursache von Polyarthriten?

Die Diarrhö'e hat ihre Ursache eher im Blute als im Darme

selbst. Obschon es wohl nicht zu bestreiten ist, daß die

infektiösen Bakterien, die an den Strichen der Muttertlere

haften, vom Jungen mit der Milch heruntergeschluckt werden,

so ist es doch eine bekannte Tatsache, daß die Bakterientoxine,

die ins Blut hineingespritzt werden, viel eher Diarrhöe erzeugen,

als wenn sie per os eingegeben werden. Wenn daher Arthriten

auf Diarrhöen einsetzen, so ist das eher ein Zeichen einer Blut

infektion, von der die Diarrhöe ein früheres Symptom war, als

die erst nachfolgende Arthritis. Beide Symptome können auch

gleichzeitig auftreten.

Kann man beim Nichtvorhandensein einer Phlebitis des

Nabels oder einer Enteritis doch eine Intoxikation als Ursache

beschuldigen ?

Für den Kliniker ist die Erklärung nicht leicht, und

schreiben manche die Krankheit einer zu reichen Ernährung

durch sehr gehaltre1'che Milch von zu fetten Kühen zu, die im

Verdauungsschlauch eine abnorme Gärung eingeht. Diese

toxischcn Arthriten junger Tiere wären dann keine anderen als

solche, welche durch Überschuß an Wohlbefinden entstanden

wären. Dieser Ansicht kann der Verfasser nicht beipflichten.

Wenn eine zu reiche Milch bei Kindern, Fohlen und Kälbern

manchmal Diarrhöe hervorbringen kann, so erzeugt sie doch

keineswegs Arthriten, da die durch Reflexe

Diarrhöe den Nahrungsüberschuß forttreibt.

Treten Gelenksentzündungen bei kräftigen, von ganz ge

sunden Müttern gefallenen Tieren auf, so muß die Infektion

hervorgerufene



28. November 1907. 869BERLINER TIERÄRZTLICHE WOCBENSCHRIFT.

als Ursache in Anspruch genommen werden, denn die Bakterien

können durch alle Schleimhäute in den Körper eindringen, durch

die Darmschleimhaut z. B. der Kolibazillus, der Streptococcus

pyogenes, der Nekrosebazillus usw. Dabei können die Ver

dauungsstörungen durch das weitere Öffnen der Absorptions

Wege als im physiologischen Zustande die Intensität der In

fektion nur erhöhen.

Moment, bei jungen Tieren nämlich werfen sich die in die

Zirkulation eingespritzten Staphylococcen mit aller Eile auf

die Gelenke.

Außer von der Nabelwunde aus kann von jeder anderen

Wunde oder von jedem Eiterherd aus oder sogar durch die

Placenta eine bakterielle Embolisation vor sich gehen. So

kommen bei Influenzaepidemien vielfach kranke Fohlen zur Welt.

Auch das Alter ist ein prädisponierendes

In den entzündeten Gelenken findet sich die verschieden

artigste Bakterienflora, so der Kolibazillus, der Parakoli-, der

Paratyphusbazillus, der Staphylococcus albus und aureus,

Streptococcen, Streptothrix, Bacillus fluorescens, Nekrose

bazillus, das Bakterium der käsigen Bronchopneumonie des

Schafes (Preisz), der Bacillus liquefaciens, ovoide Bakterien

oder Pasteurella. Einige von ihnen, wie die ovoiden Bakterien,

erzeugen eine Septikämie, andere, wie der Nekrosebazillus,

rufen allein oder im "erein mit anderen, die ihnen vorangegangen

sind, umfangreiche Abszesse hervor. Die serösen Häute, wie

die Pleura, das Peritoneum, die Synovialhäute, geben für diese

embolischen Keime die besten Nährböden ab.

Symptome. Die Polyarthriten treten stürmisch wie eine

Infektionskrankheit auf und befallen mit Vorliebe die großen

Gelenke. Sind mehrere Gelenke mit- oder gleich nacheinander

erkrankt, so ist das Tier gelähmt. Die kranken Gelenke sind

vermehrt warm, gespannt, schmerzhaft und werden bald fluktu

ierend. Die Arthriten nehmen zwei Hauptformen an, die exsu

dative und die eiterige Form, die aber nicht immer genau

getrennt sind, und zwischen welchen alle Zwischenstufen zwischen

der eben beginnenden Arthritis exsudativa und der Pyarthritis

pnrulenta vorliegen können.

Exsudative Form. Die Tiere, welche vornehmlich diese

Form aufweisen, sind solche, welche erst nach dem zweiten

Monate ihres Lebensalters daran erkranken. Sie tritt versteckt

auf, die Tiere gehen sehr mühsam oder bleiben auch liegen, ohne

daß die Gelenksentziindung bemerkbar wäre, obschon sich die

Infektion bereits in mehreren Gelenken festgesetzt hat. Der

Erguß bildet sich nur langsam, die Gelenke sind dann vermehrt

warm und sehr schmerzhaft. Es tritt hohes Fieber ein, die

Sehleimhäute sind rot, injiziert, der Puls schnell und stark, die

Haut vermehrt warm und mit Schweiß bedeckt, die Respiration

oberflächlich, beschleunigt, zitternd, der Appetit liegt ganz

danieder, während großes Durstgefiihl verwaltet. Die Tiere

sind dabei traurig, teilnahmslos und sehr deprimiert. Die

Temperatur kann bis auf 41,5° steigen. Zugleich mit der Poly

arthritis kann auch eine Perikarditis und Pleuritis auftreten.

So oft eine solche Komplikation einsetzt, gehen die Tiere zu

grunde. Tritt bei der Polyarthritis die Genesung ein, so ist

diese nur unvollständig, die Gelenke bleiben meistens durch den

Ergnß erweitert und heilen nie ganz aus.

Eitrige Form. Diese befällt fast nur Tiere in den ersten

Lebenstagen als Folge der Nabelinfektion. Sie zeigt das Bild

einer septikämischen Infektion, die plötzlich einsetzt und sich

 

durch allgemeine und lokomotorische Störungen kennzeichnet.

In den davon befallenen Gelenken bildet sich schnellstens eine

Menge Eiter, der sie ausdehnt. Das Gelenk ist sehr schmerzhaft,

fühlt sich teigig an und öffnet sich vom 4. bis 20. Tage. Nach

dem Öffnen des phlegm.onösen Gelenks kann der Prozeß ent

weder zum Stillstand kommen und der Abszeß, eine Ankylose

zuriicklassend, heilen, oder die eitrige Entzündung kann ihre

Zerstörung fortsetzen, indem sie den Gelenkknorpel loslöst und

die Gelenkbänder und sogar die Sehnen nekrotisiert. Es können

sich auch sekundäre Abszesse weit von den Gelenken bilden,

welche mit den primären das Tier an eitriger Blutvergiftung

töten. Zu gleicher Zeit kann sich auch eine Enteritis, eine

Pleuro-Pneumonie oder eine Perikarditis einstellen.

Pathologische Anatomie. Die Synovia ist je nach dem

Grade der Entzündung mehr oder weniger verändert, in

leichteren Fällen kaum getrübt, bei der exsudativen Entzündung

geronnen und dunkelgelb. Bei der eitrigen hat sie eine gran

rötliche Farbe und es schwimmen Febrinflocken und Eiter

körperchen in ihr herum. Die Synovialhäute sind blutreich,

infiltriert, verdickt, rötlich und von Blutpunkten oder Gefäß

ramifikationen durchsetzt und mit verdicktem Eiter belegt. Die

periartikulären Gewebe sind blutreich, echymosiert und von

einer zitronengelben Flüssigkeit imprägniert. Bei der exsu

dativen Form bleiben die Gelenkknorpel intakt, bei der

purulenten sind sie nlceriert. Die von ihren Knorpeln ent

blößten Knochenenden sind rot, erweicht oder vereitert und der

Sitz einer intensiven Osteitis.

Was die Prognose anbetrifft, gehen 90 Proz. der Tiere, die

in den ersten Lebenstagen von der Krankheit befallen werden,

daran zugrunde, diejenigen, welche erst nach der vierten Woche

daran erkranken, sind etwas widerstandsfähiger.

Therapie: Nur von der prophylaktischen Behandlung ist

ein Erfolg zu erhoffen. Die Streu soll immer rein trocken sein

und daher oft, gewechselt werden, die Stände, wo die trächtigen

Muttertiere stehen, sind oft zu desinfizieren. Der Stall selbst

soll gut gelüftet und recht hell sein. Die äußeren Genitalien

der Mutter sollen reinlich gehalten und die Scham und die

Scheide im Moment des Gebärens wie auch der Nabelstrang

des Jungen mit ‘2 proz. Lysolwasser abgewaschen werden. Vor

dem Gebären soll ein diä.tetisches und erfrischendes Regime

durch Verabreichen von Kleientränke mit Glauber- oder Bitter

salz geführt werden. Wenn das Junge zur Welt kommt, so

soll es auf frisches reines Stroh gelegt und der Nabelstrang

mit einer aseptischen Schnur abgebunden und unterhalb dieser

abgeschnitten werden. Der Nabel soll gleich von der Geburt

an häufig mit Jodwasser oder Holzteer‘ bepinselt werden.

Ist die Krankheit aufgetreten, so macht man antiseptische

Injektionen in den kranken Nabel hinein, wäscht ihn mit starkem

Karbolwasser ab und reibt ihn mit antiseptischen Salben ein.

Gegen die Störungen in den Gelenken ist sehr wenig aus

zurichten, höchstens kann man die eitrigen Gelenke öli‘nen und

das Gelenk selbst mit wenig reizenden antiseptischen Mitteln

wie Borwasser, Aqua oxygenata, Jodwasser ausspülen. Gegen

die Allgemeinerkrankung gibt man Fiebermittel, wie Kampfer,

Acetanilid, Natrium salicylicum und Abführmittel (Kalomel usw.).

Auch hat man Injektionen von Argentum colloidale angeraten

und gibt außerdem noch Exitantien wie Kaffee, Wein, Alkohol usw.

' Helfer.
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Trypanosoma. equiperdum in Kanada.

J. G. Rutherford.

(The veterinnry Reeord, Nr. 982.)

Verfasser stellte zum ersten Male das Vorkommen des

Trypanosoma equiperdum in Kanada bei einer in der Unter

suchungsstation zu Lethbridge untergebrachten Stute fest und

gibt folgende Daten: Das Tier war mit „Dourine“ oder „Maladie

du coit“ behaftet, als es vom Besitzer am 21. Dezember 1906

zur Beobachtung in die Untersuchungsstation gegeben wurde,

wo zuerst am 11. Februar 1907 der Parasit in dem Inhalt

eines in der Schleimhaut der Vagina befindlichen Bläschens ge

funden wurde. Es gelang die Übertragung der Krankheit auf

ein einjähriges Fohlen, und es wurde der Parasit darauf auch

bei diesem Tiere mikroskopisch nachgewiesen.

Hiermit glaubt der Autor die Identität von „Dourine“ oder

„Maladie du coit“, wie sie als solche in Kanada bisher von

amerikanischen und kanadischen Tierärzten diagnostiziert worden

ist, mit der Pferdekrankheit, die in Afrika, Asien und im süd

lichen Europa als Beschälseuche bekannt ist, genügend fest

gestellt zu haben.

Weitere Nachrichten hierüber werden in Aussicht gestellt.

Tr.

Zur Therapie der nervösen Staupe der Hunde.

Von Tierarzt Jakob Wohlmuth in Wien.

(l‘ierlr-ztliches Zentralblstt 1907, Nr. 31.)

W. empfiehlt zur Behandlung der nervösen Form der Staupe

das Levico-Arseneisenwasser. Nach seiner Erfahrung wirkt

dieses Wasser, in größeren Dosen gegeben, spezifisch auf die

nervöse Staupe des Hundes und ist imstande, den sonst pro

gredienten Prozeß aufzuhalten und in den meisten Fällen auch

eine komplette Heilung herbeizuführen. Das Levico-Arseneisen

wasser kommt als Stark- und als Schwachwasser in den Handel.

W. verwendete nur Starkwasser. In der ersten Woche erhielten

die Hunde dreimal täglich je zwei Eßlöfi‘el, mit Milch verdünnt.

In der zweiten Woche wurden täglich dreimal drei Eßlöffel

verabreicht. Im übrigen richtete sich die Dosierung immer

nach Maßgabe des Leidens, des Alters und der Konstitution

der Patienten. Brompräparate oder andere Narkotika sind ent

schieden zu vermeiden.

Schließlich wirft W. noch die Frage auf, ob das Levico

Arseneisenwasser nicht auch zweckmäßig bei Brustseuche der

Pferde, Influenza und Petechialtieber gegeben werden könnte.

Rdr.

Über Sulfur colloidale.

Von Dr. Max Joseph.

(Dermltologisvhes Zontralblatt, X. Jshrg.. Nr. I2.)

Der von der chemischen Fabrik v. Heyden in Radebeul bei

Dresden hergestellte kolloidale Schwefel stellt ein grauweißes

Pulver dar, welches sich in Wasser zu einer milchähnlichen

Flüssigkeit löst. Mit Fetten, Lanolin, Vaseline, Wachs bzw.

Seifen läßt sich das Präparat zu gut einreibbaren Salben und

Seifen verarbeiten, welche den Schwefel außerordentlich fein

verteilt enthalten. Zufolge der Wasserlöslichkeit hat das

Präparat bedeutende Vorteile vor den bisherigen Schwefel

präparaten, die in der Dermatotherapie zur Verwendung kommen.

Nach den Erfahrungen von Joseph sind besonders die 10proz.

Lösungen des kolloidoien Schwefels in Wasser und die 10proz.

Salben, sowie 10proz. Schiittelmixtureu zu empfehlen.

 

 

In erster Reihe ist der kolloidale Schwefel indiziert bei

allen seborrhoischen Zuständen. Bei Akne indurata faciei des

Menschen empfiehlt Joseph ganz besonders die Lassarsche

Salizylpaste mit 10 proz. Sulfur colloidale.

Rp. Sulf. colloidal.. . . . . 10,0

Pasta salicyl. (Lassar) ad 100,0.

Auch bei Alopecia seborrhoica pityrodes des Menschen er

gab die tägliche Waschung der Kopfhaut mit einer 10proz.

wässerigen Lösung von Sulfur colloidale sehr gute Resultate.

Bei Pityriasis rosea und bei Ekzeme squamosum hat sich folgende

Zusammensetzung sehr gut bewährt:

Rp. Sulf. colloidal. . 10,0

Zinci oxydati

Amyli E . 20,0

Glycerini . . 30,0

Aqu. destill. ad 100,0.

Diese Flüssigkeit wird nach tüchtigem Umschütteln auf die

kranken Stellen aufgepinselt und trocknet in einigen Minuten ein.

Rdr.

Ein Beitrag zur Hufmechanik.*)

Von Korpsstabsveterinär Walther in Leipzig.

(Österr. Monatsschr. f. Tie.heilk., 1906, S. 481.)

Auf dem Boden der Dominikschen Anschauung und der

Lechnerschen Theorie stehend beabsichtigte Walther, in vor

liegendem Artikel die aus der Praxis resultierenden Erfahrungen

zu veröffentlichen sowie die Vorteile hervorzuheben, welche die

Kenntnis des Hufmechanismus mit sich bringt. Er schreibt

u. a.: Bei der Belastung wölbt sich sichtlich die Krone nach

außen und oben, während der Tragrand in den Trachten nach

der Hufmitte sich zieht. Für das Zustandekommen des Huf

mechanismus hat die Hufbeinbeugesehne ganz besonders hohen

Anteil. Im Augenblick der größten Belastung wird zunächst

das Huf- und Strahlbein getroffen, dieselben können aber der

einwirkenden Last nach unten nicht folgen, denn die darunter

liegende Hufbeinbeugesehne läßt keinerlei Durchbiegung und

Abweichung nach unten zu. Sie wird enorm angespannt, bewirkt

dadurch einen Zug auf das Strahlbein und zugleich ein Heben

desselben in der Richtung nach der Hufkrone im Trachtenteile.

Durch die Zugrichtung des Hnfbeinbeugers nach hinten und oben

entsteht gleichsam eine drehende Bewegung der hinteren Huf

hälfte, die ebenfalls die Erweiterung nach der Hufkrone fördert.

— Durch die Zugrichtung des Hufbeinbeugers wird im Moment

der Belastung die Sohle leicht in die Höhe gezogen, die Sohle

wölbt sich etwas nach oben.

Zum Zwecke der Nachprüfung der naturgemäßen Vorgänge

im Hufe empfiehlt W., möglichst Pferde mit Zwanghufen, Horn

spalten, faulem Strahle usw. auszuwählen. Alles tote Horn ist

aus der Sohle und von den Eckstreben zu entfernen, die seit

lichen Strahlfurchen sind soweit in die Tiefe zu verfolgen, bis

kein totes Horn mehr sichtbar ist. Ist viel Strahlhorn vor

banden, so darf nichts von der Höhe, sondern nur von den Seiten

an den seitlichen Strahlfurchen weggeschnitten werden. Schon

nach 14—20 Tagen wölbt sich dann durch den erleichterten

Blutumlauf an der Hufkrone ein kräftiges, gesundes Horn her

vor, und am Strahle ist ein ähnliches Hornwachstum ersichtlich.

*) In der Österr. liionatssohr. f. Tierheilk. von 1907, S. 104, bringt

Korpsstabsveterinär Walther in Leipzig einen weiteren Artikel

über diesen Gegenstand: „Hnimechanik und die Technik im Huf

beschlage“.
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Der Artikel schließt mit folgenden Sätzen: Man mag auch

theoretisch messen und rechnen, wie man will, wie das auch

neuerdings in einer umfangreichen Arbeit geschehen ist, die

erzielten Huferweiterungsresultate im Sinne der alten Theorie

wirft die Praxis kurzweg über den Haufen. Ich wiederhole

nochmals, daß mit der Bekanntgabe, der Huf kann sich nur an

der Krone erweitern und der Tragrand der Trachten kann nur

nach der Hufmitte abweichen, fast alle Hufleiden verhindert

bzw. beseitigt werden können, und daß dann bei Einhaltung

dieser Grundsätze in der Behandlung der Hufe die denkbar

besten Erfolge bei den Pferden in der Armee hervortreten

werden. Richte r.

Der Hui’beschlag und die Schlagfertigkeit der Armee.

Von k. k. Bezirkstierarzt Josef Flusser—Gablonz a. N.

(1'lorärztliches Zentralblatt 1907, Nr. SO.)

Der Verfasser vertritt die Meinung, daß der jetzige Huf

beschlag nicht zweckentsprechend ist. Die Ansicht, daß der

Hornschuh beweglich sein müsse, hält er für irrig. Die Be

weglichkeit der Huttrittflltche sei nur infolge des Niederwirkens

und der Verdünnung des Hornschuhes herbeigeführt worden.

Die Theorien der Hufmechanik und der Hufrotation seien nur

durch Beobachtungen an Pferden gewonnen worden, die längere

Zeit unter der Einwirkung des üblichen Beschlages („Rand

beschlages“) gestanden haben. Der Verfasser sucht die Stärkung

der „'l‘rittfläche“ durch einen Vollbeschlag herbeizuführen. Beim

Übergangs vom Randbeschlag zum Vollbeschlage muß eine

elastische Hufmasse auf die Trittfläche gelegt werden. Das

Beschneide'n des Hufes soll im Jahre höchstens fünfmal vor

genommen werden.

Sohlenhorn eine stärkere Beschaffenheit erlangen. 'VVeiter be

schreibt nun der Verfasser ein Platteuhufeiseu, welches aus

einer Eisenplatte besteht, die mit Schraubgrifl' und -Stollen ver

sehen ist. Das Eisen ist in Österreich patentamtlich geschützt.

Der Verfasser schließt, ohne daß er praktische Erfahrungen

mitteilt, wie folgt: „Da die Hufe der Pferde bei dieser Beschlag

weise stark und widerstandsfähig gemacht sind, um die ein

fallende Last in sich verarbeiten zu können, da dieselben voll

kommen abgeschlossen sind und keine wie immer geartete

Schädlichkeit von unten einwirken kann, so darf wohl die Be

hauptung ausgesprochen werden, daß weder Störungen im Innern

des Hornschuhes noch Deformationen des Hufes eintreten, noch

auch Schädigungen von außen auf den Huf vorkommen können.

Da endlich die Standfestigkeit der Pferde mit dem Platten

hufeisen die gleiche wie beim Randeisen ist, weil die Stollen

am hinteren und äußeren Winkel liegen, so können so be

schlagene Pferde wohl selbst für den Militärdienst am ge

eignetsten erscheinen und als am diensttauglichsten gelten,

zumal der Beschlag kalt vollfiihrt wird.“ Rdr.

Tagesgeschichte.

Der Brandenburger Verein und die Wünsche der

Privattieriirzte.

In der letzten zahlreich besuchten Versammlung des Tier

ärztlichen Vereins für die Provinz Brandenburg war vom Vor

sitzenden Veterinärrat Dr. Arndt in dankenswerter Weise auf

die Tagesordnung gesetzt worden eine Besprechung über die

Wünsche und Beschwerden der Privattierärzte, welche seit

Mit der‘ Zeit wird das nachwachsende

 

 

längerer Zeit in der tierärztlichen Presse ausgiebig erörtert

worden sind. Da die Besprechung, die einen anregenden und

wie ich bemerken möchte, friedlichen Verlauf nahm, allgemeines

Interesse haben wird, so möchte ich, so weit dies nach ge

machten Notizen möglich ist, den Inhalt derselben hier wieder

geben.

Kreistierarzt Lehmann-Kahn betonte als erster Referent,

daß er nicht gerade gern zu diesem Gegenstand das Wort er

greife, aber, da man ihn ersucht habe, offen seine Ansicht sagen

wolle. Redner kann den Wunsch der Privattierärzte, sich an

der Seuchentilgung zu beteiligen, nicht verstehen. Die Be

sprechung dieses Wunsches kann er nicht als im Standes

interesse liegend erachten; früher hat man davon nichts gehört.

Der Privattierarzt mag bedenken, daß der Kreistierarzt bei der

Seuchentilgung große Opfer bringt und oft genug seine Praxis

einbüßt; es heißt dann „der Kreistierarzt hat. ja doch keine

Zeit, der sperrt ja bloß“ und man holt ihn nicht. Kein Kreistier

arzt wird die Privatpraxis an sich zu reißen versuchen, wenn er

aus veterinärpolizeilichem Anlaß auf ein Gehöft kommt, und je

mehr der Kreistierarzt amtlich beschäftigt ist, um so vorteilhafter

wird das für den Privattierarzt sein. Wenn die Privattierärzte

z. B. den Rotlauf festzustellen hätten, so würde ihnen das nur

schaden. Im Menschenseuchengesetz genügt allerdings für ge

wisse Fälle die Anzeige des Arztes; aber die Ärzte wollen

selbst davon gar nichts wissen, denn sie können die Lauheit bei

der Durchführung der Maßregeln dann nicht verhindern. In

jedem Falle wünscht Lehmann eine glückliche Lösung der

hervorgetretenen Differenzen.

Der zweite Referent Dr. Zehl-Trebbin untersuchte speziell

die Wirkung der Fleischbeschau auf die Lage der Privattier

In der Provinz Brandenburg hat die Fleischbeschau

geradezu umwälzend gewirkt. Vier Fünfteln der Tierärzte hat

sie Einnahmen gebracht. Das kann natürlich nur erwünscht

erscheinen: aber leider schwanken die Einnahmen sehr, und es

haben sich schwere Übelstände gezeigt, so daß statt der an

fänglichen Freude allmählich etwas Schwarzseherei Platz ge

griifen hat. Unbedingt werden die Vorteile der Fleischbeschau

nur zugegeben von den jüngsten Tierärzten, denn sie haben

einen bequemeren Anfang als früher: aber die weitere Entwicklung

entspricht dem in der Regel nicht, es wird aus der Stelle

nicht recht etwas, über eine subalterne Haushaltfiih

rang kommt es nicht hinaus, und das bedeutet eine

Verschlechterung der tierärztlichen Stellung. Vor

allen Dingen ist natürlich das Zusammenarbeiten mit den

Laien ein Nachteil für den Stand. Was die Gebühren anbelangt,

so sind sie im allgemeinen in Brandenburg noch genügend

bei der ordentlichen Fleischbeschau; heruntergehen dürfen sie

aber keinesfalls mehr. In der Ergänzungsbeschau sind die

Gebühren für Landweg erträglich, für Eisenbahn aber

geradezu unmöglich; für solche Entlohnung ist noch

nicht einmal mehr ein Arbeiter zu haben. Hier muß unbedingt

ein Wandel eintreten. Der vom Deutschen Veterinärrat vor

geschlagene Weg, eine Zu- und Abgangsgebühr einzuführen, ist

der beste und wohl einzig gangbare. Schlimmer noch wie die

Gebühren- ist die Titelfrage. Es ist doch ganz beispiellos,

daß für akademisch gebildete Männer und ungebildete

Laien die gleiche Bezeichnung besteht. In anderen Ständen

hat man eine Unterscheidung zu finden gewußt: so steht neben dem

Rechtsanwalt der Prozeßagent, der früher Rechtskonsulent hieß.

ärzte.
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Der Herr Minister hat die Einführung der Bezeichnung Sanitäts

tierarzt abgelehnt und nimmt an, daß der Tierarzt überall als

„Tierarzt“ bezeichnet werde; das ist auch heute noch keines

wegs so. Uns könnte es ja gleichgültig sein: aber im Publikum

macht es einen andern Eindruck. Wir müssen jedenfalls als

Tierärzte bezeichnet werden. Die Anstellung auf Widerruf

hat natürlich auch ihre großen Bedenken. Eine Entlassung

ohne Grund erfolgt ja wohl nicht; aber es müßten darüber

klareBestimmungen getroffen sein. Wenn auch die Beamten

qualitiit nicht erreichbar ist, so miißte doch ein wenig Sicher

heit gegeben sein. Die schwerste Schädigung wird einem

Tierarzt zugefügt, wenn man ihm plötzlich seinen

Fleischbeschaubezirk teilt, was noch dazu nicht selten

geschieht, um einen Laien anzustellen. Aber auch wenn ein Tier

arzt angestellt wird, so bedeutet das für den bisherigen Inhaber

nicht allein die Halbierung seiner Einnahmen aus der Fleisch

beschau, sondern auch den Verlust seiner halben Praxis. Einer

andern Regelung bedarf auch die Ve rtreterfrage. Im Regierungs

bezirk Potsdam ist im Sommer 1906 allen Tierärzten abgeschlagen

worden, daß ihr Vertreter in der Praxis sie auch in der Fleisch—

beschau vertrete. Dem Vernehmen nach hat das seinen Grund

darin, daß ein Laieubeschauer gegen einen Landrat klagbar

geworden sein soll, weil er ihn nicht mit der Vertretung be

auftragt habe. Da die tierärztlichen Stellen heutzutage eben

häufig nur mit Rücksicht auf die Fleischbeschau begründet und

nur durch diese mit lebensfähig sind, da also die Haltung eines

Vertreters bei militärischen Übungen usw. durch die Praxis

allein sich nicht bezahlt macht, so entsteht eine Kalamität, der

unbedingt abgeholfen werden muß. Auch der ä 7 wird nochv

nicht richtig gehandhabt. Früher zog man in Zweifel, was

unter „vorheriger Behandlung“ zu verstehen sei. Das ist nun

richtig entschieden: schon die bloße Untersuchung ist als eine

ärztliche Behandlung anzusehen. Es hat bei uns recht lange

gedauert, bis den Tierärzten auf Antrag genehmigt wurde, die

Beschau bei den von ihnen behandelten Tieren auszuführen;

aber auch dann noch war die Handhabung eine sehr verschiedene.

So wurde in einem Schreiben vom Dezember 1906 bemerkt: es

wäre keine Verbilligung und Vereinfachung, wenn nicht der

Tierarzt gleich bei der Schlachtung bliebe. Das hieße natürlich

rechts geben und links nehmen, denn das ist auf dem Lande oft

gar nicht möglich, vollends wenn die Schlachtung des Nachts

vorgenommen werden muß. Das Motiv des ä 7 ist die Ver

billigung und Vereinfachung auch gar nicht gewesen, sondern

die billige Rücksichtnahme auf die Interessen des Tierarztes.

dem daher das in ä 7 vorgesehene Recht nun endlich ohne

Klausel zugestanden werden soll. Endlich sollte auch der Er—

gänzungsbeschauer die Laieubeschauer kontrollieren können;

das wäre kein Einbruch in das Reich des Kreistierarztes.

Der dritte Referent, Herr Beust-Berlin, beleuchtete zu

nächst die Lage der Privattierärzte im allgemeinen. Von

einem Tierärztestand könne man kaum noch sprechen, nur noch

von einem tierärztlichen Beamtenstaud. Das Fleischbeschau

gesetz hat im allgemeinen viele Nachteile gebracht: es sind

mehr Stellen geschafi‘en, aber die Lage des einzelnen ist ver

schlechtert. Man kann heute als Privattierarzt nicht mehr

seine Familie sicherstellen. Redner geht dann speziell auf die

Unterstellung der Brustseuche unter das Seuchengesetz und die

Wirkung‘ derselben auf die Berliner Tierärzte ein. Bei den bisher

dem Gesetz unterstellten Seuchen ist die Zuziehung der Privattier

ärzte nicht zu verlangen, wohl aber bei neu hinzutretenden

Infektionskrankheiten. Wir müssen anfangen, Privilegien

zu bekämpfen, die immer mehr überhand nehmen. Redner

weist dabei auf die Maßnahmen der Landwirtschaftskammern

hin, ebenso auf das Assistentenwesen. Der Assistent, der den

Kreistierarzt in amtlichen Geschäften vertritt, muß doch min

destens die Qualifikation besitzen. Auch mit den Schlachthof

tierärzten und den Militärtierärzten, die ebenfalls als privilegiert

anzusehen sind, hat der Privattierarzt einen schweren Stand.

Man soll genügende Gehälter zahlen, namentlich auch den

städtischen Tierärzten und Polizeitierärzten, und dafür die

Praxis aufheben.

Veterinärrat Klebha stimmt dem Kreistierarzt Lehmann

bei. Der fi2 des Seuchengesetzes steht der Zuziehung der

Privattierärzte entgegen. Der Streit in der Presse hat dem

tierärztlichen Stande unendlich geschadet. Was die Vertretung

des beurlaubten Tierarztes in der Fleischbeschau betrifft, so

lassen die vorhandenen Bestimmungen eine andere Praxis nicht

zu; die Tierärzte müßten sich dann an den Gesetzgeber wenden.

Im Regierungsbezirk Potsdam bringt die Fleischbeschau 4 bis

500000 M., woran 100 bis 120 Fleischbeschautierärzte mit je

etwa 2500 bis 3000 M. partizipieren. Die Praxis ist nicht

zurückgegangen, aber es sind zu viele Tierärzte ansässig.

Tierarzt Meier-Ketzin weist auf seinen Artikel in der

B. T. W. Nr. 27 hin. Wir Privattierärzte wollen nicht angreifen,

sondern nur verteidigen, was wir bisher hatten. Wir haben

auch den Streit nicht hervorgerufen. Jede Gruppe unter den

Tierärzten sollte in ihre Statuten das Motto aufnehmen lassen:

Leben und leben lassen. Es läßt doch tief blicken, daß kein

junger Tierarzt mehr in die Praxis gehen will. Alle Teile des

tierärztlichen Standes befinden sich in aufsteigender Linie, nur

die Privattierärzte nicht. Und doch braucht der Staat auch die

Privattierärzte. Meier faßt seinen Standpunkt in folgenden

Sätzen zusammen: l. Hinsichtlich der veterinärpolizeilichen Be

kämpfung der bisher unter dem Seuchengesetz stehenden Seuchen

soll alles beim alten bleiben. 2. Bei neu unter das Gesetz zu

bringenden Seuchen soll jedoch eine Mitwirkung der Privat

tierärzte ins Auge gefaßt werden. Namentlich müssen die

Privattierärzte auf den neuen Gebieten beteiligt werden, die

sich dem Veterinärwesen erschließen. Dabei ist besonders an

die Tilgung der Tuberkulose, an die Kontrolle der Schlächtereien

und der Molkereien gedacht, die doch keine veterinärpolizei

liebe ist.

Nach kurzen Bemerkungen einiger anderer Redner be

leuchtet der Vorsitzende Dr. Arndt alle Ausführungen kritisch

(worüber leider Aufzeichnungen nicht zur ‘Verfügung stehen).

Arndt betont warm die Notwendigkeit, das Interesse für die

tierärztliche Praxis zu erhalten; sie sei tatsächlich das schönste

am tierärztlichen Beruf, womit gewiß der verdienstlichen und

so sehr wichtigen Tätigkeit der beamteten Tierärzte kein Ab

bruch geschehen solle. Wenn die jungen Tierärzte keinen Ge

schmack mehr an der Praxis zu finden scheinen, so sei daran

auch schuld, daß die praktische Ausbildung an den tierärztlichen

Hochschulen ganz allgemein zu wünschen übrig lasse.

Professor Schmaltz: Ich gebe meiner Genugtuung Ausdruck,

daß der Herr Vorsitzende den Mut gehabt hat, diesen Gegenstand,

den viele als ein heißes Eisen ansehen, auf die Tagesordnung

zu setzen, und ich spreche meine Freude aus darüber, daß die

 

1 Besprechung sich hier in so sachlichen Bahnen bewegt hat.
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Der Brandenburger Verein hat damit wieder bewiesen, daß er

Herr jeder Situation ist. Persönlich möchte ich zunächst auf

die Behauptung erwidern, daß das tierärztliche Standesinteresse

durch Artikel in der Presse, die namentlich in der B. T. W. er

schienen sind, geschädigt worden sei. Ich will den Angriff des

Herrn Veterinärrats Klebba nicht erwidern, denn er Iäßt mich

kühl; aber ich weise ihn zurück. Gewiß hat in manchen Ar

tikeln etwas gestanden, was besser nicht hineingeschrieben

worden wäre; der Redakteur kann in dieser Beziehung nicht

allzu schulmeisterlich auftreten. Im übrigen haben sich die

Schärfen auf beiden Seiten gefunden, wie ich konstatieren möchte.

Die Zustände können den tierärztlichen Stand schädigen, nicht

aber die Besprechung solcher Zustände. Es ist unbedingt not

wendig, daß die Kritik wirklicher und vermeintlicher Übelstände

zum Worte kommt. Gerade bei unserer Sache hat es sich ge

zeigt, wie nützlich das ist, denn gerade die heutige Besprechung

ist durch die vorherige ausgiebige kontradiktorische Erörterung,

die ich in der B. T. W. zugelassen habe, vorzüglich vorbereitet

werden; wir würden sonst gar nicht in der Lage sein, nach den

Äußerungen, die hier von einigen Wenigen gemacht werden,

ermessen zu können, was eigentlich die Privattierärzte wollen.

Jetzt aber wissen wir es, und zwar haben wir erkannt, daß die

Meinung, die Privattierärzte wollten in das bisherige

Gebiet der Kreistierärzte einbrechen, gar nicht zu

trifft. Sie wollen keineswegs allgemein an der Seuchentilgung

beteiligt sein; das wäre ja auch ganz unmöglich. Ich habe

überhaupt den Eindruck, daß weniger bestimmte Wünsche formuliert

worden sind, als daß vielmehr eine ganz allgemeine dumpfe

Sorge vor der Zukunft zum Ausdruck kommt, und diese ist

auch, wie mir scheint, durchaus begründet, da die Lage

der Privattierärzte offenbar immer schwieriger wird. Die be

amteten Tierärzte und die Militürtierärzte sind in erfreulichstem

Fortschreiten begriffen, auch die Verhältnisse der Schlachthof

tierärzte beginnen sich langsam zu bessern, und in vielen Städten

ist ihre Stellung eine gute geworden; für die Privattierärzte

ist, wenn wir von der allgemeinen Hebung der Bildung absehen,

eigentlich nichts geschehen. Nicht einmal die veraltete

Taxe ist abgeschafft, und man wird zugeben müssen‚daß die Privat

tierärzte die Erörterung dieser Frage selbstlos zurückgestellt

haben, um den Reformen für die Kreistierärzte freie Bahn zu

lassen. Ich hoffe, daß auch die Kreistierärzte ihrerseits sich

nunmehr revanchieren, indem sie sich der Interessen der Privat

tierärzte annehmen. Mit Recht hat Herr Meier die vortreffliche

Organisation der Kreistierärzte in ihrem Verein anerkannt.

Es ist selbstverständlich, daß die Privattierärzte nach einer

ähnlichen Organisation streben müssen, und es ist mir stets un

verständlich gewesen, wie man ihnen das Recht zur Gründung

ihres Verbandes hat bestreiten und mir die Anbahnung dieser

Gründung hat veriibeln können. Über die Wirkung der Fleisch

beschau auf die Lage der Privattierärzte hat ja Herr Dr. Zehl

sich vortrefflich ausgesprochen. Es. ist gewiß nicht zu ver

kennen, daß dem tierärztlichen Stande durch die Fleischbeschau

eine große Einnahme zugeführt wird; aber auch ich glaube,

daß die Lage des einzelnen sich nicht verbessert hat, da sich

jetzt erst die Wirkung der außerordentlichen Überfüllung eines

Jahrzehnt-es zeigt und die Zahl der Tierärzte sich eben sehr

vermehrt hat. Daß andererseits der einzelne mit der Fleisch

beschau befaßte Tierarzt dabei auf erhebliche Schwierigkeiten

stoßen kann und vor plötzlichen Nachteilen oft zittern muß,

 

daß er ein gut Teil seiner Unabhängigkeit einbüßt, das läßt

sich nicht bestreiten. Ich habe auch das Gefühl, daß

die Behörden den Beschautierärzten nicht allgemein

Wohlwollen entgegen bringen und namentlich auf

ihre wirtschaftlichen Interessen häufig nicht Rücksicht

Es scheint, daß hierbei mit dem Laien

beschaucr oft rücksichtsvoller verfahren wird, wie man denn

oft genug hört, der betreffende Laie müsse einen Beschaubezirk

bekommen, da er doch Aufwendungen für den Unterricht, für

seine Ausbildung gemacht habe usw. Vor allen Dingen aber

hat Herr Beust recht, wenn er sagt, die neu auftauchenden

Privilegien müssen bekämpft werden. Die Maßnahmen der

Landwirtschaftskammern, welche mannigfach geeign etsind,

die Tätigkeit des Privattierarztcs zu beeinflussen und einzu

schränken, verdienen dabei ganz besondere Beachtung, nicht minder

die immer wachsende Neigung, die unzweifelhaft durch den Laien

fleischbeschauer gesteigert worden ist, Laien für tierärztli ehe

Funktionen auszubilden. Auch werden die Landwirte selbst immer

besser in der Tierbehandlung ausgebildet. Es ist sehr richtig,

daß bei Maßnahmen, die sanitär, aber nicht veterinär

polizeilich sind, die Privattierärzte eine Beteiligung erstreben,

wie z. B. bei der Milchkontrolle. Was die eigentliche Veterinär

polizei angeht, so ist doch nicht zu verkennen, daß, wenn immer

neue Infektionskrankheiten, an sich ja gewiß mit Recht, unter

das Seuchengesetz gestellt werden, dadurch dem Wirkungskreis

der Kreistierärzte etwas zugefügt und dem Privattierarzt etwas

entzogen wird, wobei er bisher zuständig war. Deshalb werden

bei Erlaß des neuen Seuchengesetzes die Privattierärzte, was

man ihnen nicht verdenken kann, dahin streben, daß in dem

ä 2 die Möglichkeit ihrer ausgiebigeren Beteiligung geschaffen

wird. Ich habe die Überzeugung, daß die Tuberkulosetilgung,

die doch etwas Neues ist, ohne geordnete Mitwirkung der Privat

tierärzte überhaupt nicht wird durchgeführt werden können.

Dagegen muß ich aber die Überzeugung aussprechen, daß man

niemanden, weder den Kreistierärzten noch anderen amtlich an

gestellten Tierärzten, die Privatpraxis verbieten darf; das

widerspräche der freien Entfaltung der Kräfte, und das würde

ich auch persönlich bedauern, weil ich die Ausübung der

ärztlichen Kunst hochstelle. Dann kann man aber auch nichts

dagegen sagen, wenn der Kreistierarzt sich für seine Praxis

einen Assistenten hält; in manchen Kreisen ist das, wie ich

persönlich weiß, gar nicht anders möglich, der Kreistierarzt

würde sich sonst förmlich zerreißen müssen. Deswegen bin

ich aber auch andererseits nicht der Meinung, daß eine immer

weitere Steigerung der amtlichen Geschäfte die Kreistierärzte

allgemein von der Praxis abziehen werde; denn in manchen

Gegenden, wo die Tierärzte dünn sitzen, werden sie einfach be

stürmt, und viele werden sich die Praxis auch aus Passion dafür

nicht nehmen lassen, sondern lieber ihre letzten Kräfte an

spannen. Wenn Herr Dr. Arndt gesagt hat, die jungen Tier

ärzte wollten von der Praxis nichts mehr wissen, weil sie nicht

genügend praktisch vorgebildet würden, so kann ich das nicht

unwidersprochen lassen, obwohl ich gern zugebe, daß die prak

tische Ausbildung auf den tierärztlichen Hochschulen noch mehr

gefördert werden muß.*) Der wirkliche Grund für die Scheu

vor der Praxis ist eben die Tatsache, daß die Lage der Privat

nehmen.

*) Der Redner machte zu diesem Punkte Ausführungen, die

hier ausgeschieden werden sollen, um später eingehender gewürdigt

zu werden.
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tierärzte von allen Seiten bedroht und tatsächlich immer

schwieriger wird. Nicht wenig mag dazu auch die Abneigung

vor dem Aufenthalt auf dem Lande oder in kleinen Städten

beitragen. Die Landflucht macht sich auch unter den Tier

ärzten bemerkbar. Es sind eben allgemeine Erscheinungen des

sozialen Lebens, die auch unseren Stand mehr und mehr zu

beeinflussen beginnen. Soviel scheint mir sicher, daß die

Hebung der Lage der Privattierärzte eine Notwendig

keit ist. So sehr wir uns über die Entwicklung einzelner

Teile unseres Berufes freuen können: der Stand als solcher

nur dann auf die Höhe gelangen, wenn er

nicht die große Mehrzahl seiner Angehörigen unten

läßt, sondern es versteht, sie mit hinaufznziehen. Deshalb

arbeiten Sie daran alle mit, nicht zuletzt die beamteten Tier

ärzte, die den Kern des Standes bilden. Mit bloßer freund

licher Beruhigung und wohlwollenden Worten läßt sich diese

Bewegung weder beschwichtigen noch abtun. Ich bitte Sie

alle, sie sachlich anzuerkennen und zu unterstützen. Ich

möchte vorschlagen, sich auf folgende Resolution zu einigen:

wird

Der Tierärztliche Verein für die Provinz Branden

burg erkennt an, daß die Lage der Privattierärzte in

der Gegenwart trotz der Einnahmen aus der Fleisch

beschau sich schwieriger gestaltet hat, und erklärt

es für dringend wünschenswert, daß im allgemeinen

und namentlich bei zukünftigen öffentlichen Maß

nahmen auch die Interessen der Privattierärzte Be

rücksichtigung finden.

Diese Resolution wurde einstimmig angenommen.
i Schmaltz.

Tierärztliches Seruminstitut.

Schon wiederholt ist die Gründung eines tierärztlichen

Seruminstituts angeregt und geplant worden, ohne daß die Idee

bisher zur Verwirklichung gelangt wäre. Woran dies gelegen

hat, ist schwer zu präzisieren, denn jeder Kollege, der in der

Praxis steht, muß zu der Überzeugung kommen, daß ein solcher

Gedanke aussichtsvoll ist und seine Durchführbarkeit nicht mit

unüberwindlichen Schwierigkeiten verknüpft sein kann. Es

scheint in der Hauptsache die Triebfeder zu fehlen, wenn auch

dem Gros der Tierärzte noch ein gewisser Konservativismus

und etwas Zaghaftigkeit in geschäftlichen Unternehmungen inne

wohnt. Im Jahre 1903 und 1904 sind dafür Agitationen im

Gange gewesen, ich verweise auf die Artikel aus der Feder des

Herrn Professor Schmaltz „Hilf Dir selbst“ in B. T. W. 1903

Nr. 45, S‘. 696 und B. T. W. 1904 Nr. 41, S. 681, aber leider

ist der Plan nicht in Erfüllung gegangen, der Gedanke ist ein

geschlafen. Unterdessen haben die bestehenden Serumfabriken

mit Hilfe der Tierärzte Geschäfte gemacht, trotzdem es nicht

selten zu Mißhelligkeiten gekommen ist und manche Wünsche

und Erwartungen der Kollegen unberücksichtigt geblieben sind.

Die Produktiv- und Konsumgenossenschaft deutscher Tierärzte

ist bald darauf ins Leben getreten und prosperiert seitdem, aber

sie ist doch nicht das, was uns Tierärzten in erster Linie vor

geschwebt hat, tierärztliche Arbeit zum eigenen Nutzen zu ver

werten, sondern die Wirtschaftsgenossenschaft, wie sie jetzt

heißt, bedeutet nichts anderes als ein Konsumverein. Es sollen

auch durchaus nicht die Vorteile derselben geschmälert werden

und die nachfolgenden Ideen sollen ihren Wirkungskreis keines

wegs beeinträchtigen, vielmehr im Prinzip sogar erleichtern

 

helfen. Wir wollen das noch dazu gründen, was uns fehlt,

nämlich das tierärztliche Seruminstitut.

ls scheint an der Zeit zu sein, die Frage ernstlich zu

ventilieren, um eine passende Gelegenheit nicht vorbei gehen

zu lassen, so daß es womöglich dann für immer zu spät wird,

und damit die Tierärzte im geeigneten Zeitpunkt einmütig zu

sammenstehen, und etwas geschaffen wird, was als ein Allgemein

gut des Standes, die Interessen würdig unterstützt.

Wenn wir uns zunächst fragen, welche Aufgaben das tier

ärztliche Seruminstitut erledigen soll, so handelt es sich in

erster Linie darum, die Sera und Impfstoffe herzustellen, welche

sich in der tierärztlichen Praxis bewährt haben und Anerkennung

finden, fernerhin alle neuen Entdeckungen auf diesem Gebiete,

welche das tierärztliche Interesse beanspruchen, und die hoffent

lich noch die Zukunft der tierärzlichen Forschung beschert, an

sich zu ziehen und zu sichern. Endlich mögen noch wissen

schaftliche Untersuchungen und aktuelle Arbeiten dort Platz

greifen, soweit dieselben sich mit den Tendenzen vereinbaren

lassen.

Das Rotlanfserum allein dürfte die Garantie bieten, daß

ein guter Gewinn dabei abfällt, da doch die Wirksamkeit außer

allem Zweifel steht und die Anwendung eine immer größere

wird. Es dürfte nicht zu hoch gerechnet sein, daß in Deutsch

land jährlich über 6000 Liter davon von den Tierärzten ver

impft werden. Ein namhafter Reingewinn muß herausspringen,

selbst wenn die Entschädigungsgarantien in Gestalt einer Haft

pflichtversicherung aufrecht erhalten werden, über deren Nütz

lichkeit die Ansichten weit auseinandergehen, indem bei den

Impfungen so viele Zufälligkeiten mitsprechen, welche durch

Örtlichkeit und Individualität bedingt sind, daß die Impfstoffe

gewöhnlich nur die geringste Schuld trifft. Wo die staatliche

Prüfung und Kontrolle besteht, ist die private Garantieleistung

überhaupt eine Einrichtung, welche in der Heilkunde einzig

dasteht, absolut jeder Grundlage entbehrt und nur Unannehmlich

keiten zeitigt. Dieselbe ist vielmehr in veterinärpolizeilichem

Interesse durchaus nicht gutzuheißen, da dadurch einerseits alle

möglichen Leichtfertigkeiten bemäntelt werden und andererseits

die Bekämpfung des Rotlaufs, wie die Erfahrung gelehrt hat,

durchaus nicht gefördert, sondern sogar gehindert wird.

Außer Rotlaufserum dürfte noch die Herstellung des

Kälberpneumonie- und Kälberruhrserums in die Hand genommen

werden können, welchen praktisch wie auch wissenschaftlich

ein nicht zu unterschätzender Wert zugesprochen wird, so daß

diese Sera bereits eine ausgebreitete Anwendung erfahren.

Über den Wert des Schweineseuche- und Schweinepest

serums gehen zwar die Meinungen noch auseinander, aber die

wissenschaftlichen Forschungen schreiten aussichtsreich weiter,

so daß wohl der Zeitpunkt nicht allzufern liegen kann, daß

hierfür Impfstoffe existieren werden, deren allgemeinen An

wendung nichts im Wege steht. Es heißt daher für uns Tier

ärzte auf dem Plan zu sein„damit wir nicht später das Nach

sehen haben. Jedenfalls werden auch jetzt schon die dafür

vorhandenen Sera so viel verlangt, daß keine Bedenken erhoben

zu werden brauchen, solche auf wissenschaftlicher Basis be—

ruhenden Impfstofl‘e herzustellen und der Nachfrage zu genügen.

Endlich wären noch Tuberkulin, lilallein, Impfstoff gegen

Rauschbraud und Hämoglobinurie der Rinder eventuell Druse

serum zu erwähnen, die in das Bereich eines tierärztlichen

Seruminstituts gezogen werden könnten.
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In dem Statut der zu gründenden Gesellschaft müßte ein

wissenschaftlicher Ausschuß vorgesehen werden, der erstens an

gibt, welche Sera produziert werden sollen und nach welchen

wissenschaftlichen Gesichtspunkten, und zweitens Vorschläge zu

machen hat über die Annahme und Verwertung neuer Ent

deckungen.

Was nun die Art des Zusammenschlusses der Tierärzte an

betrifft, so kämen nach Meinung des Autors dieses Artikels

nur die Gesellschaft m. b. H. oder die Genossenschaft m. b. H.

in Frage gegenüber der als äußerste Konsequens des kapita

listischen Prinzips sich darstellenden Aktiengesellschaft. Da

aber ferner zum Beginn des Betriebes eines Seruminstituts ein

bestimmtes Kapital fest und zugleich zur Verfügung stehen muß

und kein so lockerer Zusammenhalt bestehen darf, wie eine

Genossenschaft ihn zuläßt, so dürfte einzig die Gesellschaft

m. b. H. die nötige Formation darstellen, denn für dieselbe ist

durch Gesetz ein Mindestbetrag des Stammkapitals (20000 M.)

und der Stammeinlage jedes Gesellschafters (500 M.) vor

geschrieben. Das Genossenschaftsvermögen braucht demgegen

über nur allmählich gebildet zu werden, und infolge des freien

Austrittsrechtes der Genossen ist es steten Veränderungen

unterworfen. Während die inneren Verhältnisse einer Ge

nossenschaft sich wesentlich nach dem Gesetz bestimmen, ist

für die Gesellschaft m. b. H. der Festsetzung im Gesellschafts

vertrag ein weiter Spielraum gelassen. Was die Haftung an—

betrifft, so erstreckt sich die persönliche Haftpflicht bei der

Genossenschaft über den Geschäftsanteil hinaus bis zum Betrage

der Haftsumme, bei der Gesellschaft m. b. H. dagegen nur auf

die Stammeinlage.

Infolgedessen wäre es angezeigt, jetzt ein Komitee zu bilden,

welches diese Vorfragen zu erledigen hätte und mit einem be

stimmten Projekt öffentlich hervortritt und ein Gesellschafts

statut ausarbeitet. Dann dürfte es doch nicht schwer fallen,

200 Kollegen sogleich susammen zu finden, welche ein Stamm

kapital von 150——200000 M. garantieren. Solange noch keine

Tierärztekammern existieren, ist es natürlich noch nicht möglich,

dem tierärztlichen Seruminstitute ein offizielles Gepräge zu geben,

höchstens könnten sich die tierärztlichen Vereine an der Gründung,

beteiligen, aber Hauptbedingung ist, erst einmal frisch gewagt

das Unternehmen zu beginnen. Wenn unter der Leitung eines

erfahrenen Kollegen gute Geschäfte gemacht werden, woran

nicht zu zweifeln ist, dann kann auch das Institut erweitert

werden und es können die idealen Zwecke verfolgt werden,

welche uns zum Vorteile des tierärztlichen Standes noch vor

schweben, dann wird auch nicht ausbleiben, daß dem Institut

später eine staatliche Anerkennung zuteil wird. X.

Militaria.

In Nr. 45 der B. T. W., Seite 804 ff., waren verschiedene Äuße

rungen über die Uniformierung der Militärveterinäre zusammengestellt.

Die letzte derselben erstreckte sich neben der Uniform auch auf

andere Fragen. Dort ist am Schluß von dem „praktischen halben

Jahr“ gesprochen und dasselbe als eine „Farce“ bezeichnet. ich

habe diesen Ausdruck übersehen, sonst würde ich ihn abgeändert

.haben. Der Verfasser sagt nicht, was er an dem praktischen Halb

jahr auszusetzen hat. Aber wenn man dessen Einrichtung auch im

ganzen oder in Einzelheiten nicht zweckmäßig findet, so kann'man

es doch nicht als eine Farce bezeichnen wollen. Der Autor hat

auch wohl kaum die eigentliche Bedeutung dieses Wortes im Sinn

gehabt. Trotzdem soll dasselbe nachträglich korrigiert werden,

um zwecklosen und unbeabsichtigten Anstoß zu vermeiden.

Schmaltz.

 
Das ltiilitärveterinärwesen Belgiens.

(Vgl. B. T. W. ‘Nr. 46.)

Die belgische Armee zählt 45 höhere Veterinäre bei einem

Pferdebestand von 7300 Köpfen; darunter einen Väteirinaire en

chef mit Oberstleutnantsrang, vier V6teirinaires principaux als

Majore, 10 Vätörinaires du rägiment als Kapitänkommandauten

und 20 Veterinäre im Bange von Kapitän, Leutnant, Unter

leutnant; dazu kommen noch einige andere Chargen. Die zu

letzt genannten drei Klassen beziehen Gehälter von 2950 bis

4200 Francs; die Regimentsveterinäre 5100, die Stabsoffiziere

6800 bzw. 7100 Francs. Im Jahre 1899 ist ein Ergänzungs

korps geschaffen worden, welches sich aus Ärzten, Veterinären,

Pharmazeuten zusammensetzt. Dem achtsemestrigen tierärztlichen

Studium muß in Belgien die Erwerbung der Maturität und

außerdem ein zweijähriges naturwissenschaftliches Studium an

einer Landesuniversität voraufgehen. Die diplomierten Tier

ärzte können sich zum Eintritt in die Armee melden und haben

dann zwei Examina zu bestehen, durch welche sie die Grade

als Vätärinaire adjoint und Vätärinaire du r6giment erlangen.

Die erste amtliche Versammlung der Kreistierärzte des Regierungsbezirke

Frankfurt

fand am 5. November im Sitzungssaale der Königlichen Re

gierung unter dem Vorsitz des Herrn Departementstierarztes

Vetterinärrat Buch statt. Außer sämtlichen Kreistierärzten des

Bezirks waren die in demselben tätigen Herren geladen, welche

die Prüfung zum beamteten Tierarzt bestanden, sowie die

Schlachthofdirektoren der Städte Landsberg a. W.‚ Frank

furt a. 0., Guben und Kottbus.

Herr Regierungs-Präsident v. Valentini wohnte der Sitzung,

nachdem er sich die Herren hatte vorstellen lassen, von Anfang

bis ziemlich zum Schlusse bei; er folgte sichtlich mit großem

Interesse den Vorträgen und griff wiederholt in die Diskussion ein.

Zur Beratung standen:

l. Allgemeines über Impfungen gegen Rotlauf und neuere

Beobachtungen über die Ursachen. der Impfverluste.

Referenten: Kreistierarzt Veterinärrat Graffun d er-Lands

berg und Direktor Dr. Schreiber-Landsberg.

2. Die Notschlachtungen mit Bezug auf die Fleischvergiftungen.

Kreistierarzt Gützlaff-Guben.

3. Kurze Mitteilungen über Erfahrungen bei der Bekämpfung

der Schweineseuchen nach der Anordnung vom 27. Februar

1907. Kreistierarzt Veterinärrat J akob-Luckau.

4. Kurze Mitteilung über neuere Erfahrungen hinsichtlich der

Schutzimpfungen gegen die seuchenartige Hämoglobinurie

der Rinder. Kreistierarzt Veterinärrat Graffunder.

Nach Schluß der Sitzung vereinigte die Teilnehmer noch

auf mehrere Stunden ein gemeinschaftliches Essen im Zivil

Kasino. Neubarth-Züllichau.

Versammlung des Vereins der Tierärzte des Regierungs

bezirks Düsseldorf,

während der Ausstellung der großen Landwirtschaftlichen

‘ Gesellschaft.

Am 5. Juni d. J. eröffnete in Düsseldorf die Deutsche Land—

wirtschafts-Gescllschaft zum 22. Male ihre berühmt gewordenen Ver

anstaltungen. Nachdem im Jahre vorher die von durchschlagendem

Erfolge begleitete Ausstellung in Berlin stattgefunden hatte, war es

schwierig, einen passenden Platz im Westen zu finden. Muß doch

solch ein Platz erstens günstig liegen und zweitens für das viele.

Vieh auch ein großes Terrain vorhanden sein. Die Stadt Dilsseh
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dorf hatte nun einen geräumigen außerordentlieh günstigen

Platz neben dem Zoologischen Garten hergegeben. Das Aus

stellungsgelände war nach einem bestimmten Plane in mehrere

Viertel eingeteilt, die von neu angelegten Straßen durch

schnitten und nach landwirtschaftlichen Bahnbrechem benannt

waren. Bei der feierlichen Eröffnung war der ticrärztliche Stand

vertreten durch die Herren Kreistierürzte Prof. Dr. Peter und Nutt,

die praktischen Tierärzte Bath und Wigge und die Herren

Schlachthofticrärzte Direktor Schcnk und Rolle. Das ausgestellte

Material war in jeder Hinsicht außerordentlich reichhaltig. Es

waren ausgestellt 513 Pferde, Reit-, Wagen-, Arbeits-, Militärdienst

pferde und Remonten. Von den verschiedensten Rindviehschlägen

Deutschlands waren vertreten 889 Stück, ferner 240 Schafe. 635

Schweine, 223 Ziegen (Bergmannskühe), an dieser Abteilung waren

viele Arbeiter als Aussteller beteiligt, 740 Stämme Geflügel und

195 Kaninchen. Man mußte staunen ob der Reichhaltigkcit der

Zuchtrichtungen, die man in dieser vollkommenen Zusammenstellung

nur selten zu sehen bekommt.

Es muß jedem einleuchten, daß unsere deutsche Landwirtschaft

in der Zucht auf der Höhe ist und es verstanden hat, die Tiere

ihren speziellen Zwecken dienstbar zu machen. Es würde zu weit

führen, wollte ich hier eine genaue Beschreibung der Ausstellung

folgen lassen, es sei nur noch einiges speziell über die Pferde

gesagt. Den ständigen Besuchern der großen Landwirtschaftlichen

Ausstellung wird es aufgefallen sein, daß die Arbeitspferde in

weitaus größter Zahl vertreten waren, etwa zu zwei Drittel, und

nur ein Drittel Reit- und Wagcnpfcrde. Die Zuchten aus Preußen,

Holstein und Mecklenburg fehlten fast vollständig, dafür waren zum

ersten Male vertreten die westfälische Halbblutzucht und die

Hackneys aus Burg Zieverich, Kreis Köln. Die Westfalen repräsen

tierten einen meist stärkeren Wagenschlag, wie sie die heutige

Mode verlangt. Die Hackneys des Herrn Langen sind leichte

Wageupferde, aber hervorragende Traber mit sehr vieler und hoher

Aktion. Sie sahen im Gange ganz vorzüglich aus und erfreuen

sich vor leichtem Wagen einer zunehmenden Beliebtheit. Außer

Wettbewerb waren die Landbcschitlcr aus Celle und Warendorf

ausgestellt, wovon namentlich die ersteren gerechte Bewunderung

erregten, vorzüglich der hellbraune Hengst „Naher“ und der Fuchs

hengst „Wels“. Viel Aufsehen machten auch die Abteilung der

Krefelder Husaren und vor allem die zwei bespannten Geschütze

des Feldartillerieregiments 43 beim Galopp im großen Ringe.

Trotzdem die Einladungen an die Tierärzte recht zahlreich cr

gangen waren, waren die auswärtigen Kollegen nur spärlich er

schienen. Der Alte Herren-Verband der tierärztlichen Korps hatte

schon frühzeitig zu einer Versammlung während der Ausstellungs

tage eingeladen. Diese Zusammenkunft fand statt in dem Artus

hofe neben dem Apollotheater am Sonnabend, den 8. Juni, abends

7'/‚ Uhr, sie wurde pünktlich eröffnet von dem derzeitigen Vor

sitzenden Herrn Bettelhaeuser A‘. H. Salingiae. Derselbe drückte

seine Freude darüber aus, daß die Kollegen mit ihren Damen so

zahlreich der Einladung gefolgt waren. Beide Sälchen waren dicht

besetzt, die Stimmung war sehr bald eine gehobene, Ansprachen

wechselten mit gemeinsamen Liedern.- Der Flur des Hotels mußte

als Tanzsaal hergerichtet werden und wurde fleißig benutzt. Zum

größten Bedauern der Anwesenden mußte der Hotelgäste wegen

der laute Teil der Festlichkeit schon um Mitternacht beendet

werden, sonst hätte er sicher bis zum Morgengranen gedauert.

Am darauf folgenden Sonntago fand mittags 2‘/.‚ Uhr die Fest

versammlung des Düsseldorfer Vereins im Hotel Heck statt.- Der

Beginn war so spät angesetzt, um allen Teilnehmern nochmals den

Besuch der Ausstellung vorher zu ermöglichen. Der Vorsitzende

Herr Departetnentstierarzt Vetcrinärrat Schmitt eröffnete die Ver

sammlung und begrüßte aufs herzlichste die erschienenen Gäste

und Mitglieder und verlas die Entschuldigungsschreibeu des Ehren

mitglicdcs Herren Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Esser, der Mitglieder

Strauß und Wetzmüllor, sowie der Herren Vctcrinitrrat De

partemcntstierarzt Dr. Lothcs, Stabsvctcrinttr Laabs und Stabs

voteriniir a. D. Miltmann.

Anwesend waren die Herren Schmitt, Schenk, Wigge,

Rolle, Dr. Hausmann, Bath, Winter, Broselmann aus

Düsseldorf, Bettelhacuser, Krebs, Luckmann-Duisburg, Otto,

 

Sassenhagen-Essen, Schache-Altenessen, Schotter-Greven

broich, Spangcnbcrg-Remscheid, Sichert—Kalkar, Dr. Coenders -

Beos, Dr. Zanderi-Viersen, Winter-Wesel, Dennemark

Huckingcn, Knüppel-Solingen, Becrmann-Mörs, von Straaten

Dinslaken. Thal-Dülken, Lieblich-Stoele, Platen-Wevelinghoven,

Dr. Bettendorf-Uerdingen, Beckedorf-Krefeld, Mucha-Hamboru,

Tacke-Ratingen, Eckardt und Büttner—Neuß, Amelung-Kray,

Wieler - Xanten, Friedhcim - Solingen, Lchmke - Emmcrich,

Schmitz-Mülheim (Ruhr), Bößcr-Lennop, Schilling-Barmen,

Beckers-Kempen, Lünncmann-Stoppenberg. Als Gäste Bolzin -

ger-Euskirchen, Herbst-Elberfeld, Althoff-Betzdorf, Meyer

Bochum, Dippcl-Ronsdorf, Hummerich-Durlach, Mohr-Krefeld,

Pante—Neuenkirchen, Faßbcnder, Weinberg-Aachen.

Der Vorsitzende verliest etliche Schreiben, die rein gechä.ft

licher Art sind. Der Schriftführer Bettelhaeuser verliest ein

Schreiben des Herrn Kollegen Baß aus Görlitz, worin derselbe

um eine Unterstützung bittet für einen gelähmten, fast erblindeton

Kollegen S. Jacobsohn in Friedrichshagen bei Berlin, der Kollege

ist verheiratet und Vater von vier Kindern. Auf Veranlassung von

Bettclhacuser wird eine Sammlung veranstaltet, welche 66,40 M.

ergab, auf Vorschlag des Herrn Vorsitzenden werden noch aus

der Vereinskassc 50 M. dazu bewilligt, so daß der Kassierer

116 M. 40 Pf. an den Notlcidenden abschicken konnte. Der Schrift

führer verliest sodann das Protokoll der letzten Sitzung, dasselbe

wird genehmigt. Zwei Herren hatten sich als neue Mitglieder

gemeldet, das Aufnahmegesuch mußte jedoch bis zur nächsten

Versammlung zurückgestellt werden, da keine Puten angeführt

waren. Es erhielt nunmehr das Wort Herr Kreistierarzt Eckardt

Neuß zu seinem Vortrag über „Eine neue Methode zur erfolgreichen

Behandlung der Fohleulähme.“ Da Herr Eckert den Vortrag im

Wortlaut veröffentlichen wird, so sei hier kurz der Hauptinhalt mit

geteilt. Er referierte im Anfang kurz über die üblen Erfahrungen,

die man früher bei der Behandlung dieser Krankheit gemacht

hätte. Seiner Ansicht nach kommen die Lähme bei allen

Schlägen vor, im Kreise Neuß, wo sehr viel schwere Pferde

gezogen würden, sei namentlich die Zahl der erkrankten Fohlen

eine sehr hohe. Er hat vor etlichen Jahren begonnen, die

Fohlen durch Verabfolgung von Jod-Kalium an die Muttertiere

zu behandeln, der Erfolg sei ein sehr guter gewesen. In diesem

Jahre habe er 25 Fälle behandelt, auch solche, die von vornherein

als aussichtslose angesehen werden mußten. Er betonte dann, daß

die Jodkalibehandlung bei septikämischer Form der I.ä.hmc nichts

nutze. Er erläuterte dann die Wirkung des Jodkaliums bei Fohlen,

das oft schädlich aufs Herz wirke, daher habe er sich veranlaßt

gesehen, das Mittel erst durch das Muttertier gehen und in

den Fohlenkörper durch die Milch gelangen zu lassen. Eine

symptomatische Behandlung nebenher sei unbedingt erforderlich.

Die von dem Vortragenden in früheren Jahren mit Jodkali be

handelten Stuten haben alle später gut gefohlt und genügend Milch

gegeben Er beleuchtet dann statistisch die behandelten und ge

nesenen Fülle der Lähme. Seiner Ansicht nach vertragen edel

blütige Pferde besser Jodnatrium, die schweren belgischen und

rheinischen Rassen vertrügen sehr gut Jodkalium.

Die Kollegen van Straaten und Lehmke berichteten an

schließend, daß sie ebenfalls die Fohlenlähme auf diese Weise mit

außerordentlich günstigem Erfolge selbst in den schwersten Füllen

behandelt hätten. Der Herr Vorsitzende dankt im Namen der Ver

sammlung dem Vortragenden für seine ebenso interessante wie lehr

reiche Abhandlung, er spricht die Hoffnung aus, daß die Kollegen

auf dieser Basis der Behandlung weiter fortschreiten möchten und

durch die zu erringenden Erfolge der Landwirtschaft und dem

Vaterlande nützen möchten. Der Herr Vorsitzende fragt an, ob im

hiesigen Bezirk ein Bedürfnis dafür vorliegc, daß die Impfungen

bei Rotlauf der Schweine durch Laien vorgenommen werden müßten?.

Herr Kreistierarzt Schmitz sprach sich energisch dagegen aus, er

erwähnt, daß in unserm Bezirk genügend Tierärzte vorhanden seien,

die im Falle der Not rasch zahlreiche Impfungen vornehmen könnten,

auch sei der Preis billig genug gestellt, man rechne durchschnittlich

1 M. pro Stück, stellenweise trügen auch die Verwaltungen zu den

Impfkosten bei. Anschließend hieran erwähnt Herr Kreistierarzt

Lehmke, die holländischen Kollegen impftcn in den preußischen
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Grenzbezirken zu 50 Pf. das Stück, sie könnten dies deswegen so

billig machen, weil in Holland die Tierärzte das Serum vom

Staat umsonst gestellt bekämen. Herr Sievert bemerkt, die

holländischen Kollegen hätten nur die Erlaubnis, in den der

Grenze anstoßenden Gemeinden zu praktizieren, alle Übertretungen

mtißten energisch zurückgewiesen werden. Herr Veterinär

rat Schmitt bestätigt dies und verweist im Übertretungsfalle

auf die zuständige Grenzbehörde. Da die Zeit sehr vorgeschritten

war und die Damen und Gäste sich schon zahlreich im Festsaale

versammelt hatten, schloß der Herr Vorsitzende die Versammlung mit

bestem Dank für die rege Aufmerksamkeit mit der alle den Ver

handlungen gefolgt seien. Jeder heeilte sich nun, sich seinen

Platz an der Tafel zu sichern. Das Festessen verlief in der

fröhlichsten Stimmung bei frohen und ernsten Reden, bei vor

trefilich vorgetragenen Gesängen von seiten einer jüngeren Dame

und bei gemeinsamen Gesängen. Die Damen wurden überrascht

durch Überreichung zierlicher Fächer und feiner Bonbonieren, die

durch die Herren des Vergnügungskomitqzes, an deren Spitze Herr

Dr. Hanßmann trefflich seines Amtes gewaltet hatte, überreicht

wurden. Entgegen der sonstigen Gewohnheit, wo sich die Ver—

sammelten nach Schluß der Tafel trennten, um sich die ver

schiedensten Sehenswürdigkeiten und Vergnügungslokale Düssel

dorfs zu besichtigen, blieben diesmal alle seßhaft im Hotel Heck.

Der Abend war aber auch zu einladend. Die schwüle Hitze hatte

sich verzogen, so daß es eine Erquickung war, sich im Freien auf

zuhalten. Mehrere kalte Enten sorgten dafür, daß die Unterhaltung

rege blieb und man treu bis zum letzten Zuge heim Herrn Vor—

sitzenden blieb. I. A.: Fr. Bettelhaeuser,

Schriftführer.

General-Versammlung des Vereins der Tierärzte des Reglerungsbezirks

Düsseldorf

am Sonntag, den l. Dezember, Mittags 12'/., Uhr, im Hotel Heck

zu Düsseldorf.

Tagesordnung:

. Vereinsangelegenheiten.

. Aufnahme neuer Mitglieder.

. Kassenbericht, erstattet vom Herrn Kreistierarzt Otte.

. Neuwahl des Vorstandes.

. Bericht über den Stand der Sterbekasse, erstattet vom Herrn

Tierarzt Wigge.

6. Mitteilungen aus der Praxis.

Nach Sehluß der Versammlung findet gemeinsames Essen in

gewohnter Weise statt.

Duisburg, im November 1907.

I. A.:

Fr. Bettelhacuser, Schriftführer.

Versammlung der Delegierten des Verbandes der Prlvsttlerärzte

am 8. Dezember 1907, vormittags 10 Uhr,

im anatomischen Institute der Königlichen Tieriirztlichen Hochschule.

Tagesordnung:

I. Geschäftliche Mitteilungen.

a) Kassenbericht.

b) Anträge der Gruppe Brandenburg:

l. Generalversammlungen sollenjährlich abgehalten werden.

2. Die Verbandsbeiträge müssen in den einzelnen Gruppen

eingezogen werden.

II. Fleischbeschau.

1. Auf welche Weise kann es erreicht werden, daß bei Be

urlaubungen von längerer, einige Tage iiberschreitender

Dauer eines in der Fleischbeschau tätigen Tierarztes nicht

der Laienvertreter, sondern der von dem Tierarzte vor

geschlagene tierärztliche Vertreter ohne weiteres auch als

Vertreter in der Fleischbeschau bestallt wird?. (Referent:

Tierarzt Dr. Zehl-Trebbin.)

2. An wen werden am besten die Beschaubücher zur Anf

bewahrung ausgehändigt? (Referent: Tierarzt Schilling

Osterwieck )

3. Da die Kontrolle der Freibänke notwendig, ist dieselbe

den Tierärzten zu überweisen. (Referent: Tierarzt Stein

m e y e r -Weißenfels.)
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4. Den in der Fleischbeschau tätigen Tierärzten soll auf

ihren Antrag hin ohne Einschränkung freigegeben werden:

die Begutachtung außerhalb ihres Beschaubezirkes not

geschlachtetcr Tiere, die vorher von denselben behandelt

werden sind, wie es bis vor dem Inkrafttreten der Ver

fügung vom 19. Oktober 1906 gewesen ist. (Referent:

Tierarzt Dr. Zehl-Trebbin.)

5. Wodurch Iäßt sich das Ansehen der Tierärzte in der

Fleischbeschau heben? (Referent: Tierarzt Meier-Ketzin.)

III. Veterinärpolizei.

1. Mitwirkung der Privattierärzte bei der Seuchentilgung.

(Referent: Tierarzt Beust-Berlin.)

2. Antrag der Gruppe Anhalt-Sachsen:

Die Anzeigepflicht bei Seuchen ist für Tierärzte auf

zuheben, mit Ausnahme bei Rotz-, Maul— und Klauenseuche

und Lungenseuche. Bei den übrigen Seuchen möge es

genügen, wenn der Tierarzt dem Besitzer den Ausbruch

der Seuche mitteilt, mit dem Bemerken, er müsse den

Ausbruch der Ortspolizeibehörde melden. (Referent: Tier—

arzt Steinmeyer-Weißenfels.)

IV. Diversa.

1. Die Überwachung der Milehgewinnung und des Verkehrs

mit Milch ist eine der dringendsten Aufgaben der öffent

lichen Gesundheitspflege. Zu ihrer Durchführung sind die

Tierärzte an erster Stelle berufen. (Referent: Tierarzt

M as c h -Wilster.)

2. Anträge der Gruppe Schlesien:

a) Abänderung der tierärztlichen Taxe, eventuell unter

Zugrundelegung der Gebührenordnung für Sachsen vom

2. August 1892. (Referent: Tierarzt Kindler-Breslau.)

b) Fortbildungskurse an den Tierärztlichen Hochschulen.

(Referent: Tierarzt Roth-Breslau.)

3. Verlesung eines Schreibens der Vereinigung der Sächsischen

Privattierärzte, betreffend „das praktische Jahr“.

4. Vorschläge zur Delegiertenwahl für die zu gründenden

Tierärztekammern. \

5. Neuwahl des Vorstandes.

(Empfangsabend am 7. Dezember von 8 Uhr ab im Restaurant

Stadt Pilsen, Unter den Linden I3.)

Bücheranzeigen und Kritiken.

Beiträge zur Klinik der Tuberkulose. Herausgegeben von Prof.

Dr. L. Brauer in Marburg. Bd. VII, Heft 2. Einzelpreis 5 Mark.

Würzburg, A. Stubers Verlag. 1907.

Das vorliegende Heft der Beiträge zur Klinik der Tuberkulose

enthält zwei größere Originalartikel, welche der allgemein wichtigen

und interessanten Fragen wegen, welche darin zur Abhandlung ge

langen, in ihren hauptsächlichen Schlußfolgerungen hier wieder

gegeben seien.

]. Phthisis pulmonum und Abortus provocatus von

van Amstel-Amsterdam. Schwangerschaft sowie Niederkunft und

Puerperium üben bestimmt einen schlechten Einfluß aus auf die

schon existierende Phthisis pulmonum. Die Kinder einer tuber

kulösen Mutter sind wenig widerstandsfähig, schwächlicher und sind

hereditär prüdisponiert für tuberkulose Prozesse. Bei hereditärer

Prädisposition für Tuberkulose ist öfters die Gravidität der Anlaß

zur Entwicklung der Phthisis pulmonum oder anderer tuberkulöser

Prozesse. —- Wird der Arzt in Kenntnis gesetzt, daß eine an

Phthisis pulmonum (akut oder latent) leidende Frau heiraten will,

so hat er die Pflicht, sie zu warnen vor der Gefahr, welche die

Ehe in dieser Hinsicht mit sich bringt. — Je weniger weit die

Tuberkulose bei einer graviden Frau fortgeschritten ist, um so

dringender ist die Indikation, die Schwangerschaft zu unterbrechen,

im Interesse der Mutter, weil auf diese Weise die Möglichkeit zur

Erhaltung einer relativ gesunden Mutter die größte ist. Der Arzt

greife nicht ein, wenn er die Gewißheit hat, daß die Mutter ver—

loren ist.

2. Die Tuberkulinbehandlung der Lungentuberkulose.

Von Professor Hammer (aus der Heidelberger Universitätspoliklinik).

In den letzten Jahren ist viel für und viel gegen die Tuberkulin
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behandlung geschrieben worden. Das Resultat der llarnmerscben

Erfahrungen über die. 'l‘ubcrkulinbchandlung, gesammelt an 50 Fällen,

litßt sich kurz dahin zusammenfassen, daß das Mittel in allen, auch

den schwersten Fällen von Lungentuberkulose anwendbar ist. In

den leichten und günstig gelagerten Fällen ist bei entsprechender

Durchführung der Kur begründete Aussicht auf Heilung vorhanden;

aber auch in den schwersten, unheilbaren Füllen kann eine Hebung

der Widerstandskraft des Allgcmeinbefiudens und eine Besserung

der verschiedenen Scbwindsuchtssymptome noch erreicht werden.

Auch diese beiden Abhandlungen lassen die Empfehlung der

„Beiträge“ voll berechtigt erscheinen. Richter.

Heubners landwirtschaftliche Tierheilkunde. 14. neubearbeitetc

Auflage, herausgegeben von Dr. D. Räder, Königl. Sächsischer

Medizinalrat, ordentl. Professor an der Königl. Tierärztlichen Hoch

schule zu Dresden. Verlag von P. Parcy, Berlin 1907. Preis 12 M.

Nach Siedamgrotzkys Tode hat sich die Vcrlagsbdehhandlung

für die zeitgemäße Neubcarbeitung des alten liaubnerschen Buches

die Feder des Professors Räder in Dresden gesichert.

Derselbe bemerkt in seinem Vorwort zur vorliegenden Auflage,

daß er das Werk im Sinne seiner Vorgänger fortgeführt habe. An

der Einteilung des Stoffes und an der Schreibweise ist mithin eine

Änderung nicht vorgenommen worden. Dagegen sind im Text

eine Reihe von Ergänzungen und Verbesserungen entsprechend

dem Fortschreiten der tieriirztlichcn Wissenschaft zu konstatieren.

Es ist kein Zweifel. daß das Buch in den Händen Röders seinem

Zweck vollständig erhalten bleiben und daß es von seiner Beliebt

heit bei den Landwirten nichts einbüßen wird. Peter.

Prof. Dr. Oetertag, (ich. Regierungsrat, Die Milchwirtschaft.

und die Bekämpfung der Rindertuherkulose. Vortrag, ge—

halten in der Eröli’nungssitzung des III. Internationalen Milchwirt

scbaftlichcn Kongresses im Hang am 16. September 1907. Verlags

buchhandlung von Richard Schoetz, Berlin 1907. Preis 80 Pfg.

idedlzlnalrnt Dr. phil. Richard Edelmann, Lehrbuch der Fleisch

hygiene mit besonderer Berücksichtigung der Schlacht
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aus Groß-Caperrnoor in Hannover; Friedrich Huber aus München,

rhcodor Krrll aus Würzburg, Friedrich Land aus Neukirchen, Karl

Bcrgcr aus Augsburg, Wilhelm Paulus aus Pfarrkirchen und Anton

Rappel! aus Oberweilersbach in München.

In der Armee: Verabschiedung: Obervcterinär Kelllz'tx im

Fcldart.-Regt. Nr. 20 auf seinen Antrag mit Pension in den Ruhe

stand versetzt.

Todesfälle: Oberveterintlr S/‘gl in "Südwestafrika, Tierarzt August
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Über eine Vergiftung von Rindern durch Rainfarn.

Von Wessel, Wüster und Dr. Bugge, Vorsteher des Tierseucheninstituts

der Landwirtschaftskammcr für Schleswig—Holstein.

Auf einer Geestweide fand der Besitzer Cl. V. in Ph. am ,

2. Juni, morgens 81/2 Uhr, drei Jungrinder im Alter von l‘/4 bis ;

in schwerkrankem 111/2 Jahren verendet und ein viertes Tier

Zustande vor. Letzteres zeigte schwere

Eingenommenheit, taumelnden Gang und

große Schwäche. Es stürzte bald darauf

nieder und ging unter Kaubewegungen mit

Schaum vor dem Manie ein. Außer diesen

Tieren befanden sich seit drei Wochen noch

weitere acht Jungrinder auf der Weide. Sie

wurden nun sofort auf eine andere Weide

gebracht. Trotzdem erkrankte am folgenden

Tage, dem 3. Juni, noch ein Tier unter

ähnlichen leichteren Erscheinungen. Es ist

ohne weitere Behandlung nach vier Tagen

genesen. Demnach sind von 12 Jungrindern

in einem Zeitraum von drei Tagen 5 = 43

Proz. erkrankt und von der Gesamtzahl

25 Proz. gestorben.

Zur Sektion der gefallenen Tiere und

zur Untersuchung der erkrankten wurde

Wessel sogleich zugezogen. Er konnte

an den inneren Organen der verendeten Tiere keine besonders

auffälligen Veränderungen wahrnehmen. Bei den kranken wurden

nachstehende Symptome ermittelt.

Gleichzeitig wurde dem Tierseucheninstitut eine Probe

Panseninhalt, Wasser und geronnenes Blut eingesandt. Durch

die eingehende Prüfung dieser Materialien konnten weder auf

chemischem und bakteriologischem noch auf botanischern Wege

Anhaltspunkte für die Ursache der Erkrankungsiälle ermittelt

werden.

   

Tlvurvlu .V'lil,l!l

Es wurde deshalb um Einsendung von Pflanzen der 1

Weide gebeten, die für eine eventuelle Vergiftung verantwortlich

gemacht werden könnten. Unter einer großen Zahl_von Pflanzen

~ konnte indessen keine Giftpflanze ermittelt werden.

Auf diese Mitteilung des Tierseucheninstituts an Wessel

wurden die am 2. Juni von der Weide entfernten Jungrinder

am 2. Juli wieder dorthin gebracht. Es erkrankte daraufhin

am 12. Juli abermals ein Jungrind.

Krankheftsbefund: Kräftiges, drei

vierteljähriges, weibliches Jungrind, der

Hinterleib etwas eingefallen, die Futter

aufnahme unterdrückt, der Kot hart, dunkel,

trocken und teilweise mit Schleim überzogen.

Pansenbewegungen gehen langsam vor sich,

desgleichen das zeitweise einsetzende Wieder

käuen. Während des Kauens hält das Tier

ohne Grund inne, wobei es häufig das eben

aufgenommene Heu aus dem Manie hervor

ragen läßt. Es benimmt sich wie ein dumm

kollerkrankes Pferd, sagte der Besitzer sehr

richtig. Das Sensorium ist stark einge

nommen. Das Tier achtet nicht auf seine

Umgebung, auch nimmt es von einem Anruf

keine Notiz, der Kopf wird gesenkt ge

halten. Beim Stehen macht das Tier

schaukelnde Bewegungen mit Hals und

ist gleichmäßig kräftig, 64 mal in der

Minute fühlbar. Die Atmung geschieht ruhig, 24 mal in der

Minute. Die Innentemperatur beträgt 38,6U C. Die Augen

lider sind halb geschlossen. Angetrieben läuft das Tier im

Stalle gegen die Stallwand und auf dem Hofe gegen Biiume,

Wagen usw. und kann die Stalltür, obgleich es I_dichtvor

dieselbe gestellt wird, nicht finden. Die Pupille ist ver

engt, und die Augäpfel in beständiger zitternder Bewegung.

Diese Erscheinungen treten besonders stark auf, wenn sich

 

Kopf. Der Puls
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Personen in seiner Umgebung befinden, oder wenn es an

gefaßt wird.

Besichtigung der Weide: Auf der gleichen Weide war

hiernach wiederum ein charakteristischer Krankheitsfall auf

getreten. Es wurde von uns in Gemeinschaft mit dem Besitzer

am 15. Juli eine Besichtigung der Kleeweide vorgenommen. Die

Geestweide war seit mehreren Jahren mit Rindern beschickt

worden, ohne daß irgendwelche Krankheitsfälle vorgekommen

sind. Sie hat zum Teil moorigen Charakter, zum kleinen Teil

sandigen Untergrund und zeigte einen reichlichen Rot-Klee

' bestand. Es konnten weder am Klee Befallungspilze noch be

kannte Giftpflanzen ermittelt werden. Als die Knicks und Ränder

der Wiese begangen wurden, fand Bugge ein massenhaftes

Vorhandensein einer Komposite, des Rainfarns. An den ein

gefriedigten Stellen der Weide waren diese Pflanzen bis auf die

Stengel abgenagt, und selbst durch den Stacheldrahtzaun waren,

soweit die Tiere die Pflanzen erreichen konnten, dieselben ab

gefressen.

Obwohl diese Pflanze als Giftpflanze nicht bekannt war,

wurden dennoch einige Exemplare zur weiteren Untersuchung

in das Tierseucheninstitut mitgenommen.

Literatur: In der zur Verfügung stehenden Literatur

wird der Rainfarn (Tanacetum vulgare) zu den empfehlens

werten Kräutern auf Weiden und im Heu gezählt. Eine geringe

Beimischung desselben im Heu soll wegen der aromatischen

und bitteren Stoffe den Verdauungsprozeß befördern (Dam

mann, Burgtorf, Loebe). In unseren Toxikologien wird

Rainfarn nicht erwähnt. Kobert schreibt in seinem Lehrbuch

der Intoxikationen, 2. Band, Seite 526, über die Extraktivstofl‘e

des Rainfarn folgendes: ‘

„Thujon a und b oder Tanacetum C H0, welches abortiv

wirkt und phosphorartige Verfettung lebenswichtiger Organe

veranlassen kann, findet sich. im ätherischen Öl verschiedener

sich botanisch keineswegs nahestehender Pflanzen, nämlich:

1. des Lebensbaumes, Thuja Occidentalis, L. (Coniferae),

2. des Rainfarns:, Tanacetum vulgare (Compositae),

3. der Wermut, Artennisia Absinthium (Comp.),

4. der Salbei, Salvia officinalis (Saliatae). ‘

Der Thujon wirkt auf die Darmschleimhaut reizend und

kann Erbrechen und Darmentzündung veranlassen. Nach J ürß

die Hirnkrampfzentren und ruft bei großen Dosen

rasche Lähmungen hervor.

Auf das Blut wirkt das Thujon hämolytisch, agglutinierend,

präzipitierend und methämoglobinbildend. Vor 15 Jahren wurde

schon nachgewiesen, daß dieses Öl beim Einnehmen von 2 g

beim Menschen Sehstörungen, Kälte- und Hitzegefühl, Ameisen

kriechen, Muskelsteifigkeit, schweres Unwohlsein herbeiführt,

während kleine Dosen eine angenehme Exitationswirkung auf

Herz und Gehirn ausüben.

Nach diesen Angaben erschien es wahrscheinlich, daß obige

Krankheitsfälle auf das Aufnehmen des Rainfarns in größeren

Mengen zurückzuführen sind. Auf die Übermittlung des ganzen

Materials an Herrn Prof. Dr. Kobert, Rostock, in dessen In

stitut mehrere Arbeiten über die Gifte des Rainfarns angefertigt

worden sind, ging uns umgehend die Nachricht zu, daß es nicht

dem geringsten Zweifel unterliegt, daß es sich bei den Tieren

um Ttmaceton- oder Thujonvergiftung gehandelt habe. „Gerade

das Nichtsehen mit offenen Augen sei typisch für die Ver

gifmng-“ An dieser Stelle sei es uns gestattet, Herrn Professor

reizt es

 
Dr. Kobert für die liebenswürdige Beurteilung des Falles

unseren verbindliehsten Dank auszusprechen.

Beschreibung des Rainfarns: Tanacetum vnlgare —

Rainfarn, gemeines Wurmkraut, Revierkraut, wächst an Rainen

und Wegen in Europa. Es blüht vom Juli bis Oktober und

tritt in mehreren Stengeln aus einem Stock. Die Stengel sind

aufrecht, meist unverzweigt, fast rund, gestreift, kahl, mit

dickem, später schwindendem Mark, oben doldent-raubig verästelt,

0,60 bis 1,22 cm hoch. Die Blätter stehen zerstreut, sind kahl,

nur in der Jugend mit einem Flaum bedeckt. Die unteren sind

gestielt, doppelt fiederspaltig, bis 20 cm lang, die oberen werden

allmählich kleiner, sitzen einfach fiederspaltig am Stengel,

Fiederstiicke 8—14, linienlanzettförmig, nach beiden Enden an

Größe abnehmand, scharf gesägt, mit Stachelspitze und auf

beiden Seiten drüsig punktiert.

Die Blütenkörbchen sind scheibenförmig, halbkngelig und

goldgelb. Der Blütenboden ist gewölbt, kahl, der Hüllkelch

halbkngelig und setzt sich aus dachziegelartig angeordneten,

trockenhäutigen Blättern zusammen. Die weiblichen Randblüten

sind röhrig und dreizähnig, während die erweiterten fünfzähnigen

Scheibenblüten einen schwach glockenförmig erweiterten, fünf

zähnigen Saum besitzen.

Vorkommen des Rainfarns: Nach diesen Fällen haben

wir auf das Vorkommen des Rainfarns an den die Felder ein

friedigenden Rainen und Wällen (Knicks) geachtet und ihn da

selbst sehr häufig gefunden. Es ist deshalb die Frage berechtigt,

ob in diesem Fällen die Vergiftung mit Sicherheit auf die Auf

nahme größerer Mengen von Rainfarn zurückgeführt werden

muß, obwohl er sehr häufig vorkommt und von vielen Autoren

als geringe Beimischung zu dem Heu gern gesehen wird.

Auf der zum kleinen Teil sandigen, zum großen Teil

moorigen Weide fand sich der Klee fast ohne jede Beimischung

von anderen Pflanzen. Es ist deshalb anzunehmen, daß die

Jungrinder einen besonderen Appetit, der vielleicht durch die

permanente nasse Witterung und vielleicht durch die Boden

beschaffenheit bedingt war, auf eine Abwechslung in der Futter

mischung hatten und deshalb große Mengen des aromatischen

Reinfarns aufnahmen. Ob die ungünstigen Witterungsverhältnisse

eine reichliche Bildung jener Extraktstoffe in den Pflanzen her

vorgerufen haben oder, ob zurzeit der Knospenbildnng, kurz

vor der Blüte jene Stoffe überhaupt in größeren Mengen vor

handen sind, müssen wir unentschieden lassen. Charabot hat

in Pflanzen, die in lebhafter Vegetation begriffen waren, be

trächtliche große Mengen von Thujolestern gefunden, die sich

in Thujon später umwandeln.

In kleinen Mengen regt der Rainfarn durch seine aroma

tischen Öle und Bitterstoffe die Verdauung an. In großen

Gaben wirken dagegen die Extraktstofl‘e giftig, wie von Kobert

und anderen Autoren betont wird.

Die Tiere haben mit großem Appetit den Rainfarn verzehrt.

Sie haben nicht nur alle auf der Weide stehenden Pflanzen bis

auf geringe Stengelreste abgenagt, sondern durch den Stachel

drahtzaun hindurch sämtliche erreichbaren Rainfarnpflanzen der

Knicks abgefressen.

Die ersten 4 Tiere waren über Nacht erkrankt, das fünfte

am Tage nach dem Verlassen der bezeichneten Weide. Durch

die Aufnahme der Pflanzen in den Pausen und die langsam

folgende Resorption durch den Magen-Darmkanal ist die Er

krankung nach Verlassen der Weide bedingt. Desgleichen
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spricht die typische Erkrankung des sechsten Tieres nach

10tägigem abermaligen Aufenthalt auf der Weide dafür, daß der

Grund der Todes- und Erkrankungsfälle in der bezeichneten

Weide zu suchen ist.

Ähnliche Fälle bei Rindern: Unter unseren Weidetieren

ereignen sich Erkrankungen nicht selten, wo bei mehreren Tieren

heftige Darm- und Gehiruerscheinungen plötzlich auftreten und

ein großer Teil der befallenen Tiere in wenigen Stunden oder

Tagen eingeht. Meist werden die Fälle prophylaktisch behandelt

und nach der Ursache nicht weiter gefahndet. Es muß aber

bei allen diesen Erkrankungen, wo die Ursache nicht bekannt

ist, mit allen unseren Hilfsmitteln nach dem Grunde gesucht

werden, um gerade in das noch recht dunkle Gebiet der Pflanzen

vergiftungen Einsicht zu erhalten. Denn auf die Erkenntnis

der Krankheitsursache baut sich einerseits die Therapie, anderer

seits auch die Behandlung des Fleisches der geschlachteten

Tiere auf.

Behandlung: In diesem Frühjahr und Sommer hatte

Bugge mehrmals Gelegenheit, Rinder mit ähnlichen Vergiftungs

erscheinungen zu beobachten. Bei einem Teil der Tiere wurde

Unruhe, Toben, schwere Eingenommenheit des Sensoriums, schein

bare Blindheit und Muskelzittern neben den oben geschilderten

Symptomen gesehen. Da die Todesfälle in weniger als 24 Stunden

und ganz unerwartet eintreten, wurde durch medikamentöse Be

handlung die Entleerung des Magen-Darmkanals und die Bindung

der daselbst vorhandenen Gifte angestrebt. Es wurden große

Gaben von Tannin und später (Ihlorbarium gegeben.

Weitere Fälle von Pflanzenvergiftungen: Auf einer

großen Weide waren von 140 daselbst befindlichen Tieren eines

Morgens 3 im Anfang Juni erkrankt gefunden. 2 kranke Tiere

starben am ersten Tage, das dritte mußte mit 2 Tieren, die

sich am nächsten Morgen auf der Weide von der Herde auf

fällig abgesondert hatten, an demselben Tage notgeschlachtet

werden. Als nach 3 Tagen wiederum 2 kranke Tiere beobachtet

wurden, wurden ihnen Chlorbarium und Tannin in großen Dosen

verabreicht. Die Hirn- und Darmerscheinungen ließen in wenigen

Tagen nach.

Sowohl in diesen Fällen, wie auch in mehreren anderen

konnte trotz eifrigsten Suchens die eigentliche Ursache mit

Sicherheit nicht ermittelt werden, indessen blieben die Tiere

bei obiger Behandlung am Leben. Es ist deshalb bei ähnlichen

Vergiftungsfällen einerseits eine Bindung der pflanzlichen Gift

stofl"e durch geeignete Medikamente zu versuchen und anderer

seits die Weide eingehend auf verdächtige Pflanzen zur Fest

stellung der Krankheitsursache zu prüfen.
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Impfung gegen Schweineseuche mit Suptol nach

Dr. Burow.

Von k. k. Bezirkstierarzt Joseph Pekar-Boskowitz.

Die fürstlich Salmsche Domäne zu Raitz betreibt in mehreren

Höfen die Schweinezucht in größerem Stile. Im Frühjahr 1906

ist in den Höfen Blansko, Czernahora, Doubrawitz, Jedownitz,

Rajecke und Ostrow bei einem Bestande von 364 Schweinen die

Schweineseuche H eingeschleppt aus Deutschland — ausgebrochen

und konnte trotz energischer Anwendung der gesetzlichen veteri

närpolizeilichen Maßregeln bisher nicht gänzlich zum Erlöschen

gebracht werden und wird auch in Zukunft ohne Anwendung

der Keulung eventuell der Impfung nicht getilgt werden können.

Ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, daß jene Zucht

säue, welche in ihrem Frischlingsalter die Seuche überstanden

haben, im ersten aber auch zweiten, ja sogar im dritten Wurfe

seuchekranke Ferkel gebären, die sich schon in den ersten

Lebenstagen als Kümmerer kenntlich machen; einige Ferkel

desselben Wurfes bleiben auch in der Nachzeit immun, die

übrigen erkranken auch in der Isolation nach und nach. Dem

zufolge gewinnt diese Seuche immer mehr an Ausbreitung.

Ermutigt durch die Mitteilungen der Herren Dr. Burow

und Tierarzt Becher-Salzmünde, welche über günstige Resul

tate der Impfungen mit Suptol zu berichten wissen, habe auch

ich den Versuch mit Suptol gemacht und muß im vorhinein die

günstigen Berichte vollinhaltlich bestätigen.

Die Impfung habe ich gemeinsam mit Herrn Kollegen

Braunstein in einem Hofe der Domäne Raitz durchgeführt

und berichte darüber folgendes: ‘

In dem betreffenden zurzeit verseuchten Hofe ist ein Eber,

10 Zuchtsäue, 19 Frischlinge und 29 Ferkel eingestellt.

Der Zuchteber und die Zuchtsäue sind anscheinend gesund

obzwar drei derselben seuchekranke Ferkel geboren haben.

Von den 19 Frischlingen wurden 13 und von den Ferkeln 11

kranke Kümmerer am 13. und 19. August l. J. geimpft.

Bei den kranken Frischlingen, die auffallend schwächer und

mit Hautausschlag behaftet sind, einen scharfen Rücken haben

und hinter den Schultern stark eingeschnürt sind, bemerkt man

nach diesen zwei Impfungen am 30. August schon abgerundete

Körperformen, reine Haut, Husten nunmehr bei zwei noch vor

handen — bei denen wahrscheinlich größere Lungenpartien

pathologisch verändert sind —, Verschwinden der Einschniirungen

hinter den Schultern, bedeutende Zunahme des Körpergewichts,

wogegen die kranken Probeschweine im Zustande gleich ge

blieben sind.

Der Erfolg der Impfung war hauptsächlich bei den kranken

Kümmerlingen überraschend. Diese Kümmerer, vier und fünf

Wochen alt bei 2,5 kg schwer, wogegen die Schwesterferkel

6—8 kg hatten, waren höchst abgemagert, traurig, husteten,

verkrochen sich seitwärts, um von den gesunden nicht insultiert
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zu werden oder standen regungslos beim Euter, einige zeigten

Hautausschlag. Schon am vierten Tage nach der ersten Impfung

bemerkte man, daß die Impflinge das Euter öfter aufsuchen,

lustiger und munterer geworden sind. Nach der am siebenten

Tage folgenden zweiten Impfung isolieren sich die Impflinge

nicht mehr, suchen in der Streu nach Futter, husten nicht mehr.

Ein Kümmerer, der schlechteste, ist nach der ersten Impfung

eingegangen, ein zweiter, welcher gewohnt war, durch die

Gitterstäbe hindurchzulaufen, hat sich — stärker geworden ——

zwischen diesen erhängt. Die übrigen neun Impflinge haben

am 30.August durchwegs das doppelte Gewicht erlangt und

dürften nun nach wiederholter Impfung und kräftiger Nahrung

die gesunden Ferkel bald einholen. Erwähnen will ich noch,

daß dieser Schweinebestand mit Grünfutter ernährt wird.

Ich kann daher die Impfung seuchekranker Schweine mit

Suptol nach Dr. Burow bestens empfehlen. Die Dosis beträgt

für je ein Schwein jeden Alters 5 ccm und kostet 0,60 M.

Da nun die Keulung der seuchekranken nur selten, noch

seltener aber der verdächtigen Schweine erfolgt, so wäre es

angezeigt, die Impfung gegen Schweineseuche einzuführen, da,

wie die Erfahrung lehrt, bei Anwendung der bestehenden gesetz

lichen Maßregeln eine nachhaltige Tilgung der Seuche nicht

erreicht werden kann.

Der zumindest viermaligen Impfung wären nicht nur kranke

und krankheitsverdächtige Schweine, sondern auch die gesunden

eines verseuchten Hofes und hauptsächlich Zuchtschweine, die

Kümmerer gebären, zu unterziehen.

o

Maul- und Klauenseuche-Impfung nach Ory.

Nachgeprüft vom prakt. Tierarzt H. Anker in Oudewater (Holland).

In der ersten Hälfte des Juli dieses Jahres wurden einzelne

sporadische Fälle der Maul- und Klauenseuche in der Umgebung

meines Standortes angezeigt.

Weil die Schwierigkeiten der Bekämpfung einer Seuche mir

erfahrungsgemäß bekannt sind, nahm ich mit einer gewissen

Neugierde Kenntnis von der Impfungsmethode Ory, mitgeteilt

in dem „Recueil de Medecine vätärinaire“ vom 30.Juni 1907.*)

Ich entschloß mich, diese Methode zu versuchen und hatte

das Glück, dafür den ziemlich großen Viehbestand des Herrn

W. C. D. in Willescop zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Am 23. Juli wurden vier Pferde —— ein zehnjähriges, zwei

sechsjährige und ein Fohlen -— mit animaler Vaccine aus dem

Para Vaccinogüne in Rotterdam an der Innenseite des Hinter

schenkels geimpft. Es wurden keine schönen Pocken gewonnen,

immerhin gelang es aber, mit der Lymphe von diesen Pocken

am 20. Juli drei Rinder, 10, 6 und 4 Jahre alt, zu impfen.

Am 3. August wurden zwei Pferde, 10 und 2 Jahre alt,

mit animaler Vaccine an der Seitenfläche des Halses geimpft,

nach vorheriger Rasierung der Haut. Auch in diesem Falle

war die Pockeneruption mittelmäßig, jedoch besser als in dem

früheren Fall.

Am 8. August wurden mit dem Impfstoff des zehnjährigen

Pferdes sechs 1‘/‚ jährige Rinder geimpft, und am 12. August

wurden in derselben Weise sieben Rinder —- von 7, 7, 4, 6, 4,

4 und 6 Jahren — mit Impfstoff des zweijährigen Pferdes

vacciuien.

"‘) Joseph Ory. Essai d'un mode prophylactique de la. fiiävre

aphtenße par la vamination.

 

Bis jetzt war erfahren, daß die aus Impfanstalten her

rührende animale Vaccine beim Pferde keine zahlreiche und

gute Pockeneruption gab, durch welchen Umstand es sehr

schwierig sein wird, wenn nötig, große Mengen des Impfstoffes

zu bekommen. Weil mir jedoch überhaupt die Notwendigkeit

der Pferdepassage von der animalen Vaccine in bezug auf

Immunisierung der Rinder gegen Maul- und Klauenseuche,

nicht klar war, entschloß mich, versuchsweise einige

Rinder zu impfen mit Vaccine derjenigen Rinder, welche zuerst

mit durch das Pferd gegangene Vaccine inokuliert waren. Am

15. August wurden in dieser Weise fünf Rinder —Ä Alter 5, 7,

5, 3 und 3 Jahre — geimpft mit Vaccine der am 8. August

geimpften Jungrinder, und am 23. August drei weitere Rinder ——

von 4, 4 und 5 Jahren — mit Impfstoff von zwei resp. am

12. und 15. August geimpften Kühen.

ich

Und um jetzt den Versuch in dieser Hinsicht zu vervoll

ständigen, waren auch acht Rinder — Alter 5, 3, 3, 3, 2, 2 und

2 Jahre — unmittelbar, also ohne Passage, mit animaler Vaccine

der Rotterdamer ]mpfanstalt geimpft. Dies geschah am

21. August.

Im ganzen wurden also sechs Versuchsreihen angestellt, drei

mit durch das Pferd passierte Vaccine, zwei mit von Rindern

unmittelbar herstammender Vaccine, welche jedoch vorher durch

das Pferd gegangen war und eine mit Vaccine aus der Impf

anstalt.
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27 , 2 l „ „ „

‘ 28 2 „ gesund bis 30. Sept.

i 29 1 2 „ „ „ 30. „
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7! 7I Y! .
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Im ganzen wurden 32 Rinder geimpft. Die Wertung der

Impfung ist aus der beigegebenen Tabelle leicht ersichtlich.

Vom 18. bis zum 27. August und vom 26. August bis zum

3. September wurde je ein Jungrind aus der Versuchsreihe II

in einen Viehbestand mit Maul- und Klauenseuche gebracht.

Wiederholt wurde Speichel von kranken Rindern in die Maul

höhle tüchtig eingerieben. Die Tiere blieben gesund und

sind bis heute gesund geblieben (30. September).

Am 3. September bekam Nr. 16 Maul- und Klauenseuche

in leichtem Grad (wie gesagt, war die Krankheit in der Nähe)

und nachher wurden allmählich fast alle geimpften Rinder

mehr oder weniger krank. Auch hier ist das Resultat aus der

Tabelle leicht ersichtlich.

Schlußfolgerung. Die Impfung mit animaler

Vaccine, entweder nach Pferdepassage oder unmittel

bar, hat keinerlei Präventivwirkung gegen Maul- und

Klauenseuche der Rinder.

Aus dem Ambulatorium der königl. ung. Tierilrztlichen Hochschule.

über die Dosierung des chlorsauren Kaliums bei

Pferden.

Von Dozent Dr. A. Zimmermann-Budapest.

Das chlorsaure Kalium ist eines der am meisten gebrauchten

Arzneimittel und wenn auch zeitweise, teils auf grund von

theoretischen Folgerungen, teils nach praktischen Erfahrungen,

auf die Gefahren, welche mit seiner Anwendung verbunden,

hingewiesen wird, verordnet man es dennoch sehr verbreitet,

hauptsächlich bei Erkrankungen der Maul- und Rachenhöhle.

Durch seine Applikation erzielt man antiseptische und

fäulniswidrige Wirkungen; das mit dem Organismus in Be

rührung kommende chlorsaure Kali spaltet nämlich Oxygen und

Chlorsäure ab, welche bekanntlich die obengenannten Eigen

schaften besitzen. Organische Stoffe, wie z. B. der Eiter,

besonders aber die bereits in Fäulnis übergehenden organischen

Stoffe reduzieren sehr leicht das chlorsaure Kalium (_Binz).

Infolge dieser Eigentümlichkeit übt das chlorsaure Kalium nur

in tierischen Körpern seine antiseptische Wirkung aus; außer

halb dieser desinfiziert es ebensowenig, wie das Jodoform.

Bei Pharyngitiden der Pferde gibt man das chlorsaure

Kalium im Trinkwasser gelöst, und trotzdem man es seit vielen

Jahren beinahe ohne Ausnahme bei jedem pharyngitischen Kranken

in dieser Form und in größeren Gaben anwendet, wie es bisher

allgemein empfohlen und gebräuchlich war, konnte man über

haupt keine schädlichen Nebenwirkungen beobachten.

Die Dosis des chlorsauren Kaliums für das Pferd beträgt

nach Fröhner*) 5,0—10,0 g; in einem Eimer Wasser pflegt

man gewöhnlich 109—20,0 g KCL03 aufzulösen, so daß die

Solution verhältnismäßig etwas zu schwach zu sein (ca. 1%0)

scheint, daß sie innerlich antiseptisch und fäulnishemmend

wirken kann.

In den Jahren 1896 bis 1899 hatte ich in der medizinischen

Klinik der königl. ung. Tierärztlichen Hochschule an gesunden

Tieren Versuche angestellt über die toxische Wirkung des chlor

sauren Kaliums“) Aus diesen Versuchen stellte sich heraus,

*) F‘ r ö h n e r:

Stuttgart 1906.

"‘*) Zimmermann: Beiträge zur Toxikologie des chlorsauren

Kaliums. Osterreichische Monatsschrift für Tierheilkunde 1902, Nr. ‘3.

Lehrbuch der Arzneimittellehrc für Tierärzte.

 

daß die tödliche Dosis des chlorsauren Kaliums für

das Pferd 250,0 g ist.

daß nur solche außergewöhnlich hohe Dosen toxische Wirkung

ausüben (das resorbierte chlorsaure Kalium wird im Blute zu

Chlorkalium, bei diesem Prozesse scheidet sich Oxygen und Chlor

säure aus, welch letztere das Hämoglobin des Blutes teilweise

zu Methämoglobin macht), scheint die bisher verwendete unver

hältnismäßig niedere Dosierung des chlorsauren Kaliums ganz

unmotiviert zu sein. Wenn auch die obenerwähnten Versuche

an gesunden Tieren angestellt wurden, so verordnen wir doch

seit mehreren Jahren auch für kranke Pferde behufs einer

therapeutischen Wirkung größere Gaben: 30,0—50,0, ja sogar

100,0 g chlorsaures Kalium in das Trinkwasser ohne üble,

schädliche Folgen.

Fröhner ist geneigt, die mindere Empfindlichkeit der Tiere,

hauptsächlich der Wiederkäuer, gegenüber dem chlorsauren Kalium

in der höheren Alkalizität ihres Blutes zu suchen. Experi

mentell ist es nämlich nachgewiesen, daß die Methämoglobinämie

desto leichter zustande kommt, je geringer die Alkalizität

des Blutes bei dem betreffenden Tier ist. Daraus ist es auch

erklärlich, daß beim Menschen eine zu den erwähnten Gaben

noch verhältnismäßig viel zu klein erscheinende Dosis des

chlorsauren Kaliums schon ein gefährliches Blutgift darstellen

kann; trotzdem wurde auch die Dosierung für Menschen neuerer

Zeit gleichfalls erhöht und die humanmedizinischen Autoren

schreiben auch über die „übertriebene Furcht vor Kalium

chloricum“.

Empfehlenswert erscheint es, die Gaben des chlorsauren

Kaliums für Pferde auch deshalb zu erhöhen, denn gewöhnlich

wendet man es bei Pharyngitiden meistens im Trinkwasser ge

löst an, womit man das erreichen will, daß die chlorsaure

Kaliumlösuug je öfier und länger mit den katarrhalen, respektive

entzündeten Flächen in Berührung kommen sollen. Wenn man

als Rauminhalt eines Tränkeimers 10 bis 15 Liter annimmt, so

wird bei der erhöhten 30,0 bis 50,0 g Dosis die Lösung doch

noch immer eine 3—5:1000 sein; da aber das Pferd auch diese

Lösung nicht auf einmal austrinkt, so kann noch unbesorgter

und ohne jede Gefahr die minimale Dosis des chlorsauren

Kaliums für kranke Pferde bei Pharyngitiden auf

30,0 bis 50,0 g erhöht werden. Im Ambulatorium der kgl.

ung. Tierärztlichen Hochschule wird es bereits seit zirka acht

Jahren in dieser Dosierung verordnet, ohne daß die erhöhten

Gaben eine unangenehme Komplikation verursacht hätten.

Wenn man nun in Betracht nimmt,

Referate

Die Biersche Stauungshyperiimie in der Tierheilkunde.

Von Dr. Theodor Schmidt, Adjnnkt der chirurgischen Klinik

a. d. k. n. k. Tierärztlicheu Hochschule in Wien.

tMonntshefte für praktische Tierheilkunde. XVIII. Band, 11./II. Heft.)

Unter Bezugnahme auf die Publikationen von Bier hat

Schmidt sogleich die Versuche über die Verwendbarkeit der

Bierschen Stauungshyperämie in der Tierheilkunde begonnen.

In der vorliegenden umfangreichen Arbeit bespricht Schmidt

zunächst die Methoden der Erzeugung der aktiven Hyperämie,

sodann die der passiven Hyperämie. Daran anschließend ver

breitet er sich über die allgemeinen Wirkungen der Hyperämie,

nämlich die schmerzstillende, bakterientötende oder ab

schwächende Wirkung, die resorbierende, auflösende und die

::a=
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ernährende Wirkung. Schmidt behandelte Kronentritte, Sehnen

scheidenphlegmonen, phlegmonöse Prozesse am Fessel, im Hufe,

sowie Selmen- und Sehnenscheidenentzündungen und Periostitis.

Die Erfolge waren sehr verschieden und Schmidt kommt zu

dem Schlusse, daß die Saugapparate höchstens bei Erkrankungen

an den Pfoten kleiner Tiere anwendbar sind, z. B. bei Ent

zündungen des Krallenbettes, bei Phlegmonen an den unteren

Abschnitten der Extremitäten nach Stich- und Bißwunden. Auch

die Anwendung der Stauuugsbinde bzw. des Gummischlauches

bereitet Schwierigkeiten; denn manche Tiere vertragen die

Stauungsbinde schlecht, zudem ist die Dosierung des Druckes

sehr schwierig, weil infolge der Dicke der Behaarung, der

Haut und des Unterhautzellgewebes die Anwendung des Druckes

individualisiert werden muß. Einige Male kam es an den

Stellen, wo die Binde gelegen hatte, zu ringförmigen, ober

flächlichen Nekrosen ‘der Haut.

Zu beachten ist, daß nach Anlegung der Stauungsbinde

peripher von der Binde der Puls noch zu fühlen ist. Es nmß

ein heißes Ödem eintreten. Die kalte Stauung, die bei zu

starker Abschnürung eintritt, ist unbedingt zu vermeiden. Bei

Pferden muß ganz besonders darauf geachtet werden. Durch

Palpation läßt sich dies kontrollieren. Die Fälle, bei denen

keine ausgesprochene Wärmezunahme eintritt, sind nach Bier

nicht zur Behandlung geeignet. Die Forderung Biers, die

Stauungsbinde weit entfernt vom Entzündungsherd anzulegen,

ist bei den Tieren nicht immer zu erfüllen. Jedenfalls sind in

bezug auf die Technik die Schwierigkeiten in der Tierheilkunde

bedeutend größer. Anscheinend sind die eiterigen Gelenks- und

Sehnenscheidenentzündungen und die phlegmonösen Prozesse am

Hufe ein dankbares Feld für die Biersche Behandlung. ‘Vor

läufig kann aber die Behandlungsmethode für die tierärztliche‘

Landpraxis, für Ambulatorien und Polikliniken noch nicht in

Betracht kommen. Rdr.

Infektiöse Gehirn-Riickenmarksentzündung.

Von Distriktsticrarzt Dorn-Markterlbach.

(Wochenschrift für Tierheilkunde und Viehzucht, 51. Janrg., .\’r~ 38 und 39.)

Dorn vereinigt die bisher wohl von allen Praktikern als

besondere Krankheiten beurteilten Leiden wie Gehirnentziindnng,

Cerebrospinalmeningitis, Bornasche Krankheit, infektiöse Rücken

marksentzündung (Schlegel) und die Schlundkopflähmung zu

einem einzigen Krankheitskomplex, dem er den Namen

„infektiöse Gehirn-Rückenmarksentzündung“ gibt. Alle

die genannten Leiden sollen nach ihm durch den nämlichen

Infektionserreger veranlaßt werden, welcher je nach der

Region, wo er sich festsetzt, ein verschiedenes Krankheitsbild

bietet. Der Ostertagsche Streptococcus, der Diplococcus

von Johns, der Monococcus von Siedamgrotzky und der

Schlegelsche Streptococcus melanogenes sind mit einander

identisch. Auch Dorn fand im Liquor cerebrospinalis bei

infektiöser Gehirn-Rückenmarksentziindung Coccen in verschie

denen Gliederungen, zu 2—4 an einander gereiht oder in

Häufchen, immer waren sie schlecht Gram-positiv.

Als Eintrittspforte kann nicht nur der Darmtraktus gelten,

auch Druse ist zuweilen der Vorläufer der in Rede stehenden

Krankheit. Ebenso wie beim Menschen sind Katarrhe der

oberen Luftwege die disponierenden Momente für das Eindringen

der Erreger. Die Magen-Darmverstimmung, welche man oftmals

sehen kann, ist nach Dorn die Folge und nicht die Ursache

der Infektion. Mit der int'ektiösen ltiickenmarksentzündung

~einen dünnen, marklosen Faden verwandelt.

 

 

Schlegels ist die gewöhnliche schwarze Harnwinde nicht

identisch; Auftreten, Verlauf und Muskelveränderungen sind bei

beiden Krankheiten verschieden.

Verfasser beschreibt des weiteren Einzelfälle aus seiner

Praxis, von denen folgende Beobachtungen besonders Erwähnung

verdienen: Am 28. Juni 1905 erkrankt und verendet ein Pferd

eines Gutsbesitzers an Gehirn-Rückenmarksentzünduug. Nach

gründlicher Stalldesinfektion stellt der Besitzer ein neues Pferd

ein. Dieses erkrankt unter ähnlichen Symptomen am 25. August

desselben Jahres und wird am 26. August notgeschlachtet. Das

Fleisch kaufen ein Schäfer und ein Ökonom als Hundefutter. Am

8. September erkrankt letzterem eine Kuh unter Speichelfluß und

Lähmung der Gliedmaßen. Nach der Notschlachtung ergibt sich

blutig-seröse Durchtränkung der Häute des verlängerten Markes.

In Ausstrichpräparaten finden sich in Unmenge Mono- und Diplo

coccen, die sich schlecht mit Gram färben. Auf Befragen stellt

sich heraus, daß der Besitzer das Fleisch des Pferdes in einem

Korb geholt hat, der dazu dient, das Futter der Kuh zu be

herbergen. Am 15. September erkrankt auch die Kuh des Schäfers

unter Lähmungserscheinungen (Nachhand). Nach 6 Tagen stirbt

dieses Tier. Das hier geschilderte Vorkommnis scheint dafür

zu sprechen, daß die infektiöse Gehirn-Rückenmarksentzündung

auch auf Rinder übertragbar ist. Auch in einem anderen Falle

erkrankten 7 Kühe eines Bierbrauers, möglicherweise infolge

Ansteckung mit dem Erreger der beschriebenen Krankheit.

Die Therapie der Gehirn-Rückenmarkserkrankung liegt noch

im argen. Bei seinen diesbezüglichen Versuchen konstatierte

Dorn die Wirkungsweise des Protargol und Argentum colloidale

als unzuverlässig, auch bei Anwendung hoher Dosen. Die Appli

kation des Eukalyptol vermochte ebenfalls keinen besonderen

Effekt zu erzielen, gleiche Wirkung zeigten Jodtrichlorid und

Kreosot.

Die von Dient bei Bornascher Krankheit beschriebene

wässerige Blutbesehaffenheit fand Dorn ebenfalls; nach intra

venöser Injektion von Sublimat 0,1—0,15 zu 10,0 änderte sich

das Aussehen des Blutes. Auch im mikroskopischen Bilde

zeigten dann die Erythrocyten ein anderes Aussehen als sonst.

Ob nun die Sublimatinjektion ein Spezifikum zur Heilung der

besprochenen Krankheitsgruppe vorstellt, vermag Verfasser noch

nicht zu entscheiden. Er empfiehlt die Anstellung weiterer

Versuche. J. Schmidt.

Multiple Nervenentzündung (Polyneuritis) bei Hühnern.

Von Professor Dr. Marck, Budapest.

(Deutsche Tierärztliche Wochenschrift 1907, Nr. SO.)

Von Eykmann wurde eine der Beri-Berikrankheit ähnliche.

Polyneuritis der Hühner in Niederländisch-Indien beobachtet und

beschrieben. Eykmann nimmt an, daß diese eigenartige Krank

heit durch Verfütterung von geschältem Kochreis dadurch ent

steht, daß die Reisstärke bei ihrem Verweilen im Kropfe giftige

Gärungsprodukte entwickelt. Maurer und Treutlein sind da

gegen der Meinung, daß sich aus dem Reis im Kropfe der

Hühner Oxalsäure bildet und daß diese dann eine toxische

Nervenentzündung erzeugt. Jedenfalls kommt es stets zum

Zerfall der Markscheide der Ncrvenfasern, infolgedessen dann

die Schwannsche Scheide eine Art Emulsion von Myelin

kiigelchen enthält und schließlich die ganze Nervenfaser in

Die betreffenden

Muskeln werden atrophisch und besonders in den Beinen stellen

sich rasch zunehmende Lähmungserscheinungen ein. Die Lähmung
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erstreckt sich bald auf weitere Muskelgruppen. Infolge der

Parese der Atmungsmuskeln stellt sich Dyspnoe ein und wenn

nicht Futterwechsel eintritt, verläuft die Krankheit nach 2 bis

10 Tagen letal.

Prof. Marek hat vier Fälle einer ähnlich verlaufenden

Krankheit und zwar während der Wintermonate eines Jahres

beobachtet. Die Krankheit betraf vier Hähne, von denen drei

einem Bestande angehörten. Die Tiere wurden nicht mit Reis,

sondern mit gekochten Kartoffeln, Kleie, Gerstenschrot, Klee

und Körnerfutter ernährt, auch waren‘ die Ställe der Hühner

tadellos und die Tiere hatten genügende Bewegung im Freien.

Die Krankheit verlief in allen vier Fällen chronisch, zwei

Fälle endeten tödlich und zwei gingen in unvollkommene Ge

nesung über. Alle vier Hähne zeigten Lähmungserscheinungen

in den Beinen, sodaß sie in halbsitzender Stellung verharrten,

wobei meist das Knie- und Mittelfußgelenk stark gestreckt ge

halten wurde. Brachte man die Tiere in Laufstellung, so

taumelten sie beim Laufen oder knickten auch sogleich in den

Fußgelenken zusammen und fielen auf die Seite. Atrophie der

gelähmten Muskelgrnppen war regelmäßig nachweisbar.

In dem einen tödlich verlaufenen Falle waren deutliche

Sensibilitätsstörungen vorhanden, in den übrigen Fällen waren

sie nicht sicher nachzuweisen. M. beschreibt weiter ausführlich

den histologischen Befund der erkrankten Nerven, allerdings

kam nur der eine der beiden tödlich verlaufenen Fälle zur Sektion.

In diesem untersuchten Falle handelt es sich um eine Entzündung

der peripherischen Nerven und Nervenwurzeln, welche entlang

der letzteren auch auf das epidurale Gewebe, ferner auf die

weichen Rückenmarkshänte, sowie in die oberflächlichen Schichten

der weißen Rückenmarkssubstanz, und zwar in die letztere

lediglich in Form zerstreut liegender Intiltrationsherde, und

endlich auch auf das Zwischengewebe der Schenkelmuskeln der

anderen Seite übergegangen war.

Die Ursache der Krankheit konnte nicht festgestellt werden.

Rdr.

Tetanusheilsernm.

Von Oberveterinär Heuer.

(Zeitschrift für Veterinärkuude 1907, S. 359.)

H. gibt eine Übersicht der hauptsächlichen Ergebnisse der

Behandlung des Starrkrampfes mit Heilserum und gelangt zu

folgenden Schlußsätzen: Von der Schutzimpfung ist nach

chirurgischen oder zufälligen Verletzungen, welche häufig mit

Tetanus verbunden sind, in Pferdebeständen bzw. Gegenden, in

denen Starrkrampf erfahrungsgemäß öfter aufzutreten pflegt, in

ausgiebiger Weise in geeigneten Fällen Gebrauch zu machen,

zumal sie nicht kostspielig ist.

Die Heilimpfung ist dagegen im großen und ganzen

zwecklos. Richter.

Über die Resistenzerhöhung bei der Schutzimpfung

gegen die Rotlaufseptikämie.

Von Tierarzt M. Prettner-Prag.

(Zeitschr. l’. lnfektionskr., parus. Krankh. u. llyg. d. Haustiere. Bd. II, S. 563.)

Beim Rotlauf tritt nach Überstehen der natürlichen Infektion

lebenslängliche Immunität ein, während nach der Impfung mit

Serum und lebenden Rotlaufbazillen nur eine verschieden lange

Erhöhung der Resistenz der Impflinge gegen Rotlauf erzielt

wird. Die Vermutung, daß die Resistenz proportional der

Virulenz der injizierten Kulturen erhöht werde, hat sich als

 

irrig erwiesen; Prettner fand sogar in einigen Fällen, daß bei

vollvirulenten Kulturen der Impfschutz ein kürzerer war. — Um

die Bedingungen der Resistenzerhöhung, die bei der Simultani

impfung eintritt, zu ergründen, stellte P. verschiedene Versuche

an, aus denen er den Schluß zieht, daß die Resistenz des

Organismus um so höher wird, je mehr ihm selbst die

Abwehr der Infektion überlassen bleibt. Bei der Simultan

impfung hängt der Grad und die Dauer der erlangten Resistenz

von dem Verhältnis zwischen Serum- und Kulturmenge ab. Je

weniger Serum gegeben wird, um so bessere aktive Immunität

entsteht. Nach Ansicht des Verf. handelt es‘sich bei der jetzt

gegen Rotlauf angewandten Simultanmethode im wesentlichen

um eine Art passiven Impfschutzes, der zwar eine beträchtlich

erhöhte Resistenz bedeutet, die aber nicht mit derjenigen zu ver

gleichen ist, die durch reine aktive Immunisierung erzeugt wird.

Richter.

Über Nierenblutung beim Pferd.

Von Tierarzt Dr. Liebetanz in Janowitz (Posen).

(Monatshefto für prakt. Tißl'brilklllidß. XVIH. Bd.‚ 10. Heft.)

Nierenblutungen bei Pferden sind Seltenheiten. L. hatte

Gelegenheit, einen Fall von tödlich verlaufender Nierenblutung

klinisch und pathologisch-anatomisch zu beobachten. Das Pferd,

eine fünfjährige Mutterstute, zeigte große lllattigkeit, Schleim

häute ikterisch, Herzschlag regelmäßig, aber pochend, auch an

der rechten Seite hörbar. Nach einem Monat stellten sich

Kolikerscheinungen ein und das abgemagerte, matte Tier ver

endete. Aus dem sehr ausführlich beschriebenen Sektionsbefund

geht hervor, daß bei der Erkrankung ein Aneurysma der rechten

Niere die Hauptrolle spielte. Das Aneurysma hatte die Größe

eines Pferdeeimers und die Gestalt eines Dreiviertel-Kugel

segmentes. Die Wand des Aneurysmas war an einer Stelle

dünner und dort war es zur Berstung gekommen. Das Blut floß

in die Rindensubstanz, sprengte die tibröse Nierenkapscl und

ergoß sich nun in die Niere in den retroperitonealen Raum der

Bauchhöhle, was den Tod des Pferdes durch Verblutung nach

sich zog. Rdr.

Auswechselbares Hufeisen.

Von F. Pcnka, k. und k. Obcrtierarzt, Lehrer der Hufbeschlngschule

in Olmtitz.

(Österr. Monatsschr. r. Tierheilk. um, s. 343.)

Der Austausch des durch Gebrauch stumpf gewordenen

Griffes im Winter stellte bis jetzt eine zeitraubende Prozedur

dar infolge des Anfschweißens. Auch die Steckgrifl‘e besitzen

Nachteile. — P. empfiehlt nun einen auswechselbaren Griff.

Derselbe besitzt eine plattenförmige Fläche; von dieser greifen

zwei Fortsätze in Vertiefungen des Hufeiseus ein, während ein,

bei schweren Pferden zwei Schraubstollen den Griff festhalten.

Aus drei Abbildungen ist näheres zu ersehen. Richter.

Über Gewinnung mikroskopischer Schnitte von Sehnen.

Von Oberstabsveterinär C. Troestor.

(Zeitschr. f. \'oterinärk. 1907, S. 331.)

T. teilt folgendes praktische Verfahren zur Herstellung von

Sehnenschnitteu mit. Möglichst frisch dem Kadaver entnommen,

wird die Sehne (Sehnenscheide) in Stücke von etwa 1 cm Länge

zerlegt und zum Fixieren in Alkohol gebracht. Nach zwei

Tagen werden die Stücke in Glyzerinseife eingebettet. Zu

diesem Zweck schneidet man ein Stück F. A. Sargs Sohn& Co.

Transparent-Glyzerinseife klein und schmilzt sie mit 1/3 ihres
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Gewichts starkem Alkohol im _\Vasserbade. In derartiger Seifen

lösung wird das Sehnenstiick 2—4 Stunden bei (SO—70° im

Wasserbade gehalten. Danach gießt man das Ganze in ein~

Papierkästchen und kann nach dem Erstarren den Block heraus

schneiden, der nach einigen Tagen der Luft ausgesetzt, so

erhärtet ist, daß er zum Schneiden sich eignet. Das Aufkleben

des Blocks auf ein Holzstiickcheu bewerkstelligt man mit ge

schmolzener Glyzerinseife. Richter.

Wochenübersicht über die medizinische Literatur.

Von Dr. P. Jeß, Charlottenburg,

Königlicher Kreistierarzt.

Fortschritte der Medizin Nr. 24.

Neues Deelnfektlonsverfahren mit Formalln auf kaltem Wege; von

R.‚ Doerr. —— In der Wiener klinischen Wochenschrift, 1907,

Nr. 24, hat Doerr ein von Evant und Russel angegebenes

Verfahren modifiziert, welches er mit 2 kg Kaliumpermanganat,

2 kg Formalin und 2 kg Wasser für je 100 qm Raum einleitet.

Bei diesem Verfahren ist ein Apparat unnötig, da die Reaktion

in jedem großen Blechkiibel eintritt. Das Verfahren kostet pro

100 qm 7 M.

Deutsche .llevlz'm'nalzcz'tuny Nr. 70.

Die Sllhersplrochaeten In der Dornen; von W. Schultze. —

Schnitze impfte Kaninchen in die eröffnete Cornea etwas

Straßenschmutz. Es kam zu einer Hypopyonkeratitis. Es gelang

Schultze mittelst der Levaditi-Silbermethode solche Formen

von Fasern nachzuweisen, wie sie von einigen Autoren als

Spirochaeten dargestellt waren. Bei der Silbermethode können

auch leicht Silberfibrillen mit Nervenendfibrillen verwechselt

werden.

Dieselbe Zeitung 1Vr. T]. ~

Tumorsnnekroblose als Folge einer hilustörmigen Gefäß

versorgung; von O. Schäfer. — Bei Hilusernährung intra

ligamentärer Fibromyome werden die peripheren Teile nicht

genügend ernährt, sondern verfallen der Nekrose. Damit beginnt

aber die Periode der Rückstaunngen, der Hämorrhagien aus

den degenerierenden Gefäßen und des Ödems, der Vereiterung

und der Ver;auchung usw.

Dieselbe Zeitung Nr. 72.

Vier Kaleersehnitte aus seltener Indikation; von Theodor

Wyder. — Im ersten Falle trat der Tod infolge chronischer

parenchymatöser Nephritis und Fettdegeneration des Herzens

ein. Das zur Welt gebrachte Kind war tot. Im zweiten Falle

trat der Tod an Eklampsie infolge von Gehirnblutungen ein;

das zur Welt gebrachte Kind war lebend. Im dritten Falle trat

der Tod infolge interstitieller und parenchymatöser Nephritis

und konsekutiver Gehirnblutung ein. Das Kind war lebend. Der

vierte Fall betraf eine Kretine.

Dieselbe Zeitung Nr. 7 .

Sublimatpsstlllen; von Esmarch. —— Zur Herstellung von

Sublimatpastillen von größerem Format und Quantum hat E. von

Esmarch die chemische Fabrik von Merck in Darmstadt ver

anlaßt. Es sind Pastillen von 5 und zu 10 g Sublimat und aus

Kochsalz, die ersteren von Zweimarkstück-, die letzteren von

Talergröße hergestellt worden.

Deutsche Medizinische Il'ochcnschrifl 1\'r. 34.

Die Heilung der experimentellen Magens (Teetsekrankheit);

von F. Loeffler und K. Rübe. .— Die Verfasser sind zu

folgenden Schlußbetrachtungen gekommen: Das spezifische Mittel

 

gegen die Nagana Trypanosomen ist das Acidum arsenicosum.

Die beste Herstellung der zu verwendenden Lösung geschieht

durch Auflösen von 1 g arseniger Säure in 10 ccm Normal

natronlauge bei Siedehitze und durch nachherigen neutralen

Zusatz von 10 ccm Normalsalzsäure. Die tödliche Dosis pro

Kilo Tier liegt etwa um ein Drittel höher als die heilende Dosis.

Beide Dosen sind verschieden für verschiedene Tierarten. Die

beste Behandlungsmethode ist die Darreichung der Dosis in

fünftägigen Zwischenräumen. Die Darreichung kann mit gleich

gutem Erfolge per os i. v. oder i. p. geschehen.

mit einem diese Tiere bei intraperitonealer Infektion in 5 — 6 Tagen

tötenden Naganastamm infiziert, könnenin schwerkrankem Zustande

durch 345 Darreichungen der Dosis efficax geheilt werden. Ver

giftungen der Tiere sind nicht zu befürchten. Auch die Nagana

Infektion der Ratten und Kaninchen kann mit Sicherheit durch

eine analoge Behandlung mit dem gleichen Präparat geheilt

werden. Durch eine in fünftägigen Zwischenräumen wiederholte

Verabreichung der Dosis efficax können gesunde Meerschweinchen

trotz wiederholter Infektionen vor der Erkrankung bewahrt

werden. Da die so überaus widerstandsfähigen Trypanosomen

der Nagana mit Sicherheit durch das Acidum arsenicosum im

Tierkörpcr vernichtet werden, so ist zu erwarten, daß auch alle

anderen Trypanosomenarten, sowie auch die Spirillen, vor allem

die der Lues, durch eine analoge Behandlung im Menschen- und

Tierkörper vernichtet werden können.

Dieselbe Zeitschrift Nr. 35.

Versuche mit Thephorln; von Dr. Leo Cohn. — Das 'I‘lxephorin

ist in geeigneten Fällen, insbesondere solchen von kardialern

Hydrops, als nachhaltig wirksames Diuretikum zu empfehlen.

Nebenwirkungen auf den Magen fehlen. In einem Falle, wo

alles erbrochen wurde, hat Verfasser von der Kombination mit

Cocain zehn Minuten vor Einnahme des Thephorin guten Erfolg

gesehen.

Dieselbe Zeitschrift Nr. 36.

Proetstektomle; von Ritter. (Medizinischer Verein in Greifs

wald am 1. Juni 1907.) Der Vortragende berichtete über Fälle

von Prostatahypertrophie, die ihm geglückt sind. Wenn möglich,

wurde die Prostata in toto stumpf ausgelöst. Die Blase konnte

den cystitischen Harn vollkommen entleeren, nur für einen

einzigen Tag wird die Blase drainiert. Man weiß trotz dieser

günstigen Erfahrungen nicht, ob es nicht doch besser ist, als

ein ganzes Organ z. B. nur die Seitenlappen zu entfernen.

Meerschweinchen,

Tagesgeschichte.

Eine wichtige Sitzung der Landespferdezucht

kommission.

Besprochen von Professor Dr. Schmaltz.

Die Landespferdezuchtkommission war seit dem Jahre 1885

nicht mehr zusammengetreten. Sie war vom Herrn Minister

für Landwirtschaft jetzt einberufen werden, weil über die

Landespferdezucht stellenweise Klagen, besonders auch von den

Abgeordneten Freiherrn von Gamp und von Dirksen erhoben

worden waren. Die Sitzung erhielt ein besonderes Gepräge durch

die Anwesenheit Seiner Kaiserlichen Hoheit des Kron

prinzen, der sein Interesse an Pferdezucht und Reitsport immer

mehr betätigt, bei der Kommission auch eine bemerkenswerte

Anregung betreffs der Bekämpfung der Druse gegeben hat, dem
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Vernehmen nach auch beabsichtigt, das Protektorat über die

Pferdeschutzvereinigung zu übernehmen.

Vom Ministerium für Landwirtschaft waren Unterstaats

sekretlir von Konrad, Exzellenz Graf Lehndorff, Geheimrat

Graf Keyserlingk, Regierungsrat Dr. Oldenburg und Hilfs

arbeiter Thomsen, ferner die beiden Landstallmeister

von Oettiugen und Dr. Grabensee, vom Kriegsministerium

der Remonte-Inspekteur Generalleutnant von Dammnitz, der

Abteilungschef Oberstleutnant Freiherr von Krane und die

Vorsitzenden zweier Remontierungskommissionen anwesend.

Ferner waren 14 Mitglieder von den Landwirtschaftskammern,

sechs als Vertreter hippologischer Vereine delegiert und

14 Herren auf Einladung des Herrn Landwirtschaftsministers

erschienen.

Für Tierärzte ist von besonderem Interesse die Verhandlung

über eine Petition des Vereins beamteter Tierärzte in Preußen,

den Kreistierärzten in den Körkommissionen Sitz und Stimme

zu geben. Diese an das Ministerium gerichtete Petition wurde

von dem Herrn Minister bei Punkt 2 der Tagesordnung: Lassen

sich einheitliche Grundsätze für Körordnungen aufstellen? zur

Besprechung gestellt. Berichterstatter über diesen Gegenstand

waren der Präsident der Landwirtschaftskammer von Schleswig

Holstein, Graf zu Rantzau u. Landstallmeister Dr. Grabensee.

Graf Rantzau äußerte sich hierüber nach

korrigierten Stenogramm folgendermaßen:

dem un

„Noch eine Bemerkung des Herrn Freiherrn von Gamp

muß ich erwähnen; er sagt: „Dann wird der Herr Vorredner

auch anerkennen, daß es eine geradezu törichte Bestimmung in

der Körordnung ist, die dem Tierarzt diese Entscheidung

entzieht; er bestätigt das auch, wir sind also darin einig, daß

diese Bestimmung unhaltbar ist, die den Tierarzt auf eine gut

achtliche Mitwirkung in der Körkommission beschränkt und daß

er dann nur sich zu äußern berechtigt ist, wenn er gefragt

wird.“ Meine Herren, ich würde im Gegensatz zu- Herrn

Freiherrn von Gamp es geradezu für ein großes Unglück

für die Pferdezucht halten, wenn in der Hengstkörkommission

der Tierarzt stimmberechtigt wäre. (Sehr richtig!) Ich habe

eine so hohe und große Auffassung von der Bedeutung unserer

tierärztlichen Wissenschaft und bin den Koryphäen der Tier

arzneikuude sehr dankbar für die Tätigkeit, die sie auf dem

Gebiete der Seuchenforschung und der Bekämpfung der Seuchen

in neuerer Zeit entwickelt haben, und für die großen Ver

dienste, die sie sich um die Gesundung unseres Rindvieh

bestandes und um den Schutz gegen die Einschleppung von

Seuchen aus dem Auslande erworben haben. Ich glaube auch

wohl, daß der Kreistierarzt geeignet ist, ein krankes Pferd,

soweit die Wissenschaft überhaupt reicht, für krank zu erklären

und es womöglich auch zu heilen. 1s gibt auch Krankheiten

und Fehler, die nur der Mediziner, der Tierarzt feststellen kann.

Aber ich bezweifle, daß der beste Tierarzt einen Hengst

hippologisch zu beurteilen imstande ist und geeignet ist, die

Pferdezucht in seinem Bezirk zu fördern. (Sehr richtig!)

Meiner Überzeugung nach darf daher der Tierarzt nur der

technische Berater sein, er hat rein technisch zu sagen: ich

finde, daß der Hengst an dem und dem Fehler leidet; aber ob

ein Hengst angekört oder abgehört werden soll, darüber muß

die Körkommission, die aus wirklichen sachverständigen Züchtern

zusammengesetzt ist, die genügende Erfahrung in der Zucht

 

haben, selbständig und ohne an das Votum des Kreistierarztes

gebunden zu sein, entscheiden können.“

Die Resolution des Grafen Rantzau empfiehlt daher, die

Körkommissionen aus Mitgliedern zusammenzusetzen, die in der

Pferdezucht praktische Erfahrungen besitzen und wirklich Sach

verständige sind.

Der lilitberichterstatter Dr. Grabensee trat zunächst dafür

ein, daß auch der Gestütsdirektor der Körkommission angehören

solle. Er verwies auf das Ausland und bemerkte:

„In Frankreich kürt der Gestütsdirigent mit zwei Veterinären.

In Bayern ist der Landstallmeister in der Regel Vorsitzender

der Kommissionen und hat auch einige Veterinäre zur Hilfe.

‘Nun ist gesagt worden, es empfehle sich nicht, den

Veterinären eine beschließende Stimme zu geben. Meine Herren,

ich bin der einzige Gestütsdirektor und Landstallmeister in

Preußen, der als Veterinär in die Verwaltung gekommen ist,

und ich müßte meine ganze Vergangenheit verleugnen, wenn

ich nicht ein Wort dafür einlegen wollte, daß man, wenn auch

nicht jeden Veterinär, der am Orte ist, so doch wenigstens

einen geeigneten Veterinär bestimmt, der in dem ganzen Kör

bezirk mitwirkt. Man verlangt ja heute von den Veterinären,

daß sie das Abiturientenexamen machen und acht Semester

studieren, und man würde doch, wenn es sich darum handelte,

Menschen zu prämiieren — kören wird man sie ja nicht ——

(Heiterkeit) unter allen Umständen sagen: da muß ein Arzt

mit stimmberechtigt sein. Warum soll das also hier nicht der

Fall sein. Ich weiß ja, daß ich mich damit in Gegensatz zu

vielen stelle; das soll mich aber nicht abhalten, meine Meinung

zu äußern. Ich würde nicht beantragen, daß man eo ipso jedem

Kreistierarzt das Recht gibt, bei der Körung mitzuwirken, nur

daß man innerhalb des Körbezirks einen ganz besonders sich

dafür eignenden Veterinär auswählt.“

Den Ausführungen Dr. G rab e n s e e s trat der Landtagsabge

ordnete v. D i rksen bei.

Es wurde folgende Resolution angenommen: l. Es empfiehlt

sich nicht, den Erlaß von Vorschriften über die Körung von

Deckhengsten auf den Weg der Gesetzgebung zu verweisen.

2. Die Körorduungen sind in denjenigen Provinzen, in denen

das pferdezüchterische Bedürfnis den Körzwang erfordert, als

Provinzialpolizeiverordnungen von den Oberpräsidenten zu er

lassen. 3. Die beratende Mitwirkung der Landwirtschafts

kammern beim Erlaß der Körordnungen entspricht den Vor

schriften des Landwirtschaftskammergesetzes und ist auch

deshalb unentbehrlich, die Vereinsorganisationen, in

deren Händen die Förderung der Pferdezucht in erster

Linie liegt, in den Kammern ihre Sitze und Vertretung

finden. 6. Die Körkommissionen haben sich ledig

lich aus solchen Mitgliedern zusammenzusetzen, die auf dem

Gebiete der Pferdezucht praktische Erfahrungen besitzen und

wirklich Sachverständige sind. Sie sind in erster Linie der

Zahl derjenigen zu entnehmen, die in den Vereinsorgauisationen

ihre Qualifikation bereits bewährt haben. Jeder Körkommission

ist ein möglichst großer Bezirk zur Tätigkeit in der gleichen

Mitgliederbesetzung zuzuweisen. Im letzten Punkt 7 der Reso

lution werden Leitsätze aufgestellt, aus denen von Interesse ist

Nr. 4: Es empfiehlt sich nicht, besondere Erbfehler, wegen

deren die Abkörung eines Hengstes unter allen Umständen er

folgen muß, in den Körordnungen einzeln aufzuführen.

***

weil
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Man sieht, daß in dieser Resolution der Standpunkt des

Grafen Rantzau zum Ausdruck gekommen ist.

Seine Exzellenz der Herr Landwirtschaftsminister

von Arnim hatte sich damit einverstanden erklärt,

daß die Tierärzte stimmberechtigte Mitglieder der

Körkommissionen seien.

Durch diese Stellungnahme des Ressortchefs wird der un

günstige Eindruck, den die Resolution für die Tierärzte hervor

ruft, aufgewogen, und die Tierärzte werden nicht ohne Be

friedigung von dem Verlauf dieser Angelegenheit Kenntnis

nehmen. Ganz besonders erfreuen aber wird alle Kollegen die

warme Fürsprache des Herrn Landstallmeisters Dr. Grab ensee.

Wenn es, hier und da vielleicht nicht ganz ohne Grund, mit

einiger Empfindlichkeit vermerkt wurde, daß der aus dem tier

ärztlichen Beruf hervorgegangene hochverdiente Landstallmeister

sich von seinen früheren Kollegen zu sehr zurückgezogen habe,

so wird man hier mit Genugtuung erkennen, daß es Herr

Dr. Grabensee am rechten Platz durchaus nicht an einer

tatkräftigen Vertretung der tierärztlichen Interessen fehlen läßt,

wofür ihm aufrichtiger Dank gebührt.

Was die Ausführungen des Herrn Grafen Rantzau anbe

trifft, so quittieren wir zwar dankend die liebenswürdige

Wendung, mit der er seine Hochachtung vor der Tiermedizin

versicherte, haben aber offen gestanden aus den übrigen Aus

führungen nicht den Eindruck erhalten, als ob diese Achtung sehr

eingewurzelt sei. Die Rolle, welche Graf Rantzau nicht etwa

der hippologischen Kenntnis, sondern der ärztlichen Kunst des

Tierarztes offenbar zuweist, erscheint dazu nicht angetan. „Du

sprichst vergebens viel, um zu versagen; der andere hört von

allem nur das Nein.“

Sachlich müssen wir dem Standpunkt des Herrn Grafen

Rantzan folgendes entgegnen: Die Teilnahme an den Kör

kommissionen ist keine kreistierärztliche, sondern einfach eine

tierärztliche Sache. Die Tierärzte könnten, wenn sie geschlossen

aufträ.ten, auch wohl einmal in pleno ihre Teilnahme an den

hörungen überhaupt ablehnen, wenn nicht endlich in Preußen

diese Teilnahme an angemessene Bedingungen geknüpft wird,

wie sie in anderen Bundesstaaten und Ländern, nach dem Hin

weis des Herrn Dr. Grabensee, längst bestehen. Ob dann

die Körkommissionen ohne den tierärztlichen Sachverständigen

ganz gut auskommen würden, steht doch dahin. Es scheint, als

ob die Gegner der stimmberechtigten Teilnahme es hartnäckig

verkennen, was eigentlich in der Hauptsache das tier

ärztliche Mitglied soll. Gewiß sind nicht alle Tierärzte,

vielleicht nicht einmal die Mehrzahl, gewiegte Pferdekenner,

geschweige denn Hippologen; mit den Fähigkeiten der Mitglieder

von Körkommissionen ist das übrigens auch teilweise soso.

Darin aber hat Herr Landstallmeister Dr. Grabensee ganz

gewiß recht, daß im Bereich jeder Körkommission sich mindestens

ein Tierarzt findet, der in bezug auf diese Kenntnis den übrigen

Mitgliedern der Körkommission gleichzustellen ist. Überhaupt ist

der Vorschlag des Herrn Dr. Grabensee, jeder Kommission einen

Tierarzt für ihren ganzen Bezirk zuzuweisen, der einzig richtige

Weg, auch deswegen, weil die Mitgliedschaft der Körkommission

mit der Stellung des Kreistierarztes an sich nichts zu tun hat.

Aber die Forderung —— denn eine solche und keine Bitte ist

es —, welche tierärztlicherseits gestellt wird, daß der Tierarzt

wirkliches d. h. stimmberechtigtes Mitglied sei, gründet sich

gar nicht in erster Linie auf die hippologische Befähigung,

 

sondern vielmehr auf die medizinische. Der Hinweis des

Herrn Dr. Grabensee ist doch unwiderleglich, daß, wenn es

beim Menschen auf Zuchtwahl ankäme, das ärztliche "otum mit

an erster Stelle bewertet werden müßte. Nicht anders ist es

bei dem Tier, und als Arzt, nicht als Hippologe, soll

der Tierarzt stimmberechtigt sein, gerade um diesem

Gutachten und dem Werte seiner Wissenschaft den

gehörigen Nachdruck geben zu können in einem Kreise

von Männern, die nur zu sehr geneigt sind, wie auch Herr Graf

Rantzau zeigt, gerade diese Seite der Beurteilung auf die leichte

Achsel zu nehmen, weil sie davon nichts verstehen. In diesem

Sinne betrachtet, rein von der ärztlichen Seite genommen, ist

jeder als Praktiker bewährte Tierarzt geeignet, stimmberechtigtes

Mitglied der Körkommission zu sein, und man brauchte gar nicht

erst nach der hippologischen Befähigung zu fragen. Auffällig

ist übrigens auch der vom Grafen Rantzau für den Tierarzt

gebrauchte Ausdruck „Techniker“. Was heißt denn das? Ist

das Gutachten des Hippologen nicht technisch? Mit diesem

Worte kann man doch keinen Gegensatz zwischen der Er

fahrung des Pferdezüchters und der Erfahrung des Arztes

konstruieren. '

Der hartnäckige Widerstand, der von den preußischen Groß

grundbesitzern gegen die Beteiligung eines stimmberechtigten

Tierarztes bei der Hengstkörung geleistet wird, steht nicht allein

einzig da, sondern auch in keinem Verhältnis zur Bedeutung der

Sache — für die großen Züchter nämlich, nicht für die Tier

ärzte. Denn für uns ist es allerdings von Bedeutung, ob dem

Tierarzt eine solche seiner Wissenschaft nicht angemessene

Rolle zugemutet wird. Wie aber sollte dem großen Pferde

züchter eine Perle aus seiner Krone fallen, wenn unter den so

undsovielen Stimmen der Körkommission sich auch eine einzige

tierärztliche befindet! Diese tierärztliche Stimme mag ja nach

der Ansicht dieser Hippologen gewiß nicht nötig sein, um das

rein hippologische Resultat zu stützen; aber gefährden

kann sie es doch gewiß auch nicht. Logisch berechtigt aber ist

sie unter allen Umständen deshalb, weil das Urteil des Hippo

logen durch das des Pathologen zu ergänzen ist.

Die Tierärzte können übrigens persönlich ganz ohne Empfind

lichkeit den Standpunkt des Herrn Grafen Rantzau betrachten.

Denn er richtet sich gar nicht gegen den Tierarzt speziell. Graf

Rantzau will auch den Landrat und den Gestütsdirektor nicht

in der Körkommission haben, überhaupt keinen Beamten; die

Herren wollen ganz frei unter sich sein. Das wäre auch ganz

berechtigt, wenn nicht der Staat die Pferdezucht mit bedeuten

den Mitteln unterstützte, durch die Körordnungen einen staat

lichen Zwang auf einen Teil der Bevölkerung ausübte, der doch

gerade wieder den großen Pferdezüchtern zugute kommt, und

endlich mit Rücksicht auf die Schlagfertigkeit seiner Armee

ein zwingendes Interesse an den Erfolgen seiner Pferdezucht

und also auch daran hätte, daß gesunde und nicht mit patholo

gischen Eigenschaften behaftete Hengste dieser Zucht dienstbar

gemacht werden.

Militaria.

Von Professor Dr. Schmaltz.

I. Zur Veterlnärreform.

Die grundlegende Veränderung im Verhältnis der Militär

veterinäre war von vornherein für das Jahr 1909 in Aussicht

gestellt werden. Gleichwohl war gerüchtweise hier und da aus

gestreut worden, daß sie möglicherweise schon für 1908 erfolgen
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könnte. Daß dem nicht so ist, beweist der Etat des Reichs

heeres, welcher betreffs des Veterinärwesens nichts Besonderes

enthält. Aber auch wenn man davon absieht, daß manche viel

leicht eine frühere Verwirklichung der Reform erhpfft haben, ist

es erklärlich, daß, je näher der endgültige Zeitpunkt heranrückt,

die Erwartung immer gespannter wird und eine gewisse Ungeduld

sich macht. Dieser fast selbstverständlichen Er

scheinung gegenüber ist die Gelegenheit zur Aussprache er

fahrungsgemäß von beruhigender Wirkung. Schon deshalb kann

es nur begrüßt werden, wenn Ansichten öffentlich geäußert

werden. Natürlich tritt dieser Gesichtspunkt als nebensächlich

zurück gegenüber dem Hauptgrunde, daß es nämlich jetzt noch

Zeit sein dürfte, Vorschläge zur Diskussion zu stellen. In den

nächsten Nummern kommt daher eine bayerische und eine

preußische Stimme zum Wort.*) Vor allen Dingen aber gilt es,

einen Zug niederzukämpfen, der, vielleicht in der Vergangenheit

wurzelnd, jetzt keine Berechtigung hat. Was sich vielfach

bemerkbar macht und eine gewisse Nervosität erzeugt, das

ist weniger allgemeine Unzufriedenheit, obwohl es natürlich

auch unter den Veterinären wie überall Unzufriedene gibt und

obwohl ja auch einzelne Gründe zu solcher Stimmung nicht

fehlen werden; es ist vielmehr eine Hinneigung zum Pessimis

mus. So wird aus Bayern geschrieben, man sehe der Zukunft

mit großem Mißtrauen entgegen. Es wird dabei eine Äußerung

kommentiert, welche bei dem Festessen anläßlich der Einweihung

der Gedenktafel an der Militärveterinärakademie zu Berlin der

Abteilungschef im Kriegsministerium, Oberstleutnant Freiherr

von Krane, getan haben soll: es werde sich hoffentlich noch ein

Modus finden, um den Wünschen derVeterinäre entgegenzukommen.

Man ist geneigt, daraus zu folgern, daß noch gar nichts fest—

stehe, oder, was dasselbe ist, alles gefährdet sei.

bemerkbar

Es ist gut, wenn solche aus der oben gekennzeichneten

Stimmung erklärlichen Vermutungen an die Oberfläche kommen,

damit sie beleuchtet werden können. Ich habe mich daher sofort

erkundigt und von Teilnehmern an dem Festmahl gehört, daß

die Äußerung so gelautet hat: es werde sich hoffentlich ein

Modus finden, um auch den weitgehendsten Wünschen der

Veterinäre entgegenzukommen, H ein bezeichnendes Beispiel

dafür, wie sehr ein einzelnes Wort die Deutung einer Rede

wendung umgestaltet. Denn daß diese Äußerung keinen Anlaß

zu pessimistischer Auffassung geben kann, versteht sich von selbst.

Im übrigen ist es ganz ausgeschlossen, daß an dem Kern

der Veterinärreform, wie er in den Kabinettsorders Seiner

Majestät des Kaisers zweimal festgelegt ist, noch irgendwie ge

deuteltodergeändertwerdenkönnte;dasVeterinäroffizierkorps

steht fest. Daß aber bei der Durchführung einer so umwälzenden

Maßregel Verschiedenheiten des Weges, Schwierigkeiten auf

jedem dieser Wege gefunden werden, ist ja erklärlich. Jedenfalls

ist die Lage so: die Reform ist gesichert, der Eintritt für 1909

wohl auch; über die Einzelfragen steht (eben deshalb) wohl

noch nichts fest. Vernünftige Vorschläge sind daher gewiß ganz

angezeigt, aber durch allerlei Gerüchte sich bange machen zu

lassen, dazu ist kein Grund vorhanden.

*) Bemerkenswert ist übrigens, daß aus allen Äußerungen, welche

zu früheren Artikeln eingelaufen sind, ein Punkt ganz übereinstim—

mend und besonders nachdrücklich hervorgehoben wird: die ’ Not

wendigkeit, die Reitfertigkeit der Veterinäre als Vorbedin -

gung der Beurteilung des Pferdes besser auszubilden.

 

II. Über die Veterinärunlf‘erm.

Die in Nr. 45 der B. T. W. auf Grund einer früheren An

regung, die übrigens aus der Armee stammte, veröffentlichten

Vorschläge zur etwaigen Abänderung der Uniformen der Veterinäre

haben eine weitere Reihe von Äußerungen nach sich gezogen.

Diese sind so zahlreich, gehen zum Teil auch zu sehr und sich

widersprechend i_n Einzelheiten, daß eine Veröffentlichung der

Originale untunlich ist. Es sollen daher hier nur noch einige

solche Punkte hervorgehoben werden, in denen Übereinstimmung

besteht und die besonders beachtenswert sind.

Was zunächst das Berufsabzeichen angeht, so wird all

seitig betont, daß dieses nur in dem Äskulapstab bestehen

könnte. Ein Veterinär weist darauf hin, daß ich früher einmal

als Abzeichen für die Veterinäre die Gestalt der Hygiea vor

geschlagen hätte, und empfiehlt dies. Es ist aber doch wohl

am besten, sich auf den Äskulapstab zu vereinigen. Einmiitig

wird gegen das „V“ Front gemacht. Die von einer Seite ge

äußerte Befürchtung, daß ein Hufeisenmotiv gewählt werden

könnte, entspringt wohl allzu intensiver „Schwarz-Seherei“.

Besonderer Gegenstand der Besprechung ist der Kragen.

In Nr. 45 war von mir gesagt werden, daß bei der allseitig als das

erste Postulat aufgestellten silbernen Stickerei das schwarze

Tuch erträglich erscheine. Demgegenüber wird mehrfach hervor

gehoben, daß der schwarze Samt, der doch keineswegs nur

den Artillerieoffizieren, sondern auch den Feuerwerks- und Zeug

offizieren zusteht, unbedingt bevorzugt werden müsse, nicht

sowohl seines Aussehens wegen, als weil er sich viel besser

halte, während das Tuch sehr bald seine Dunkelheit einbüßt und

einen grauschwarzen Ton annimmt. Ganz besonders wird darauf

hingewiesen, daß in den früheren Besprechungen der Palefot

kragen keine Erwähnung gefunden habe. Dieser Kragen ist bei

den Veterinären auf‘ beiden Seiten schwarz, was eine Ausnahme

gegenüber der sonst ganz allgemein innegehaltenen Regel be

deutet, daß der Umlegekragen, welcher aufgeklappt gedacht

wird, an der Außenseite die Farbe des Watfenrockkragens hat,

während er an der Innenseite die Farbe des Waffenrocktuches

trägt. Die Veterinäre haben früher auch allgemein an der

Innenseite Dunkelblau getragen, bis das durch eine Verfügung

geändert wurde. Sehr mit Recht wird von mehreren Seiten

darauf hingewiesen, daß die grüne Kragenfarbe deswegen viel

für sich haben würde, weil in absehbarer Zeit doch der blaue

Wafl'enrock dem graugriinen weichen wird, zu welchem gerade

der grüne Kragen ausgezeichnet passen würde.*)

Bemerkenswert ist endlich der Hinweis, daß der Dienst

anzug der Veterinäre dem der berittenen Offiziere gleich sein

sollte. Nach den Bestimmungen der Bekleidungsvorschrift für

Beamte gehört zum Dienstanzug lange Hose. Das gilt jetzt

auch für die Veterinäre, während die Sanitätsoffiziere nach den

selben Vorschriften wie die Frontoffiziere die langen Stiefel

tragen. Zum Anzug des Veterinärs paßt allerdings die lange

Hose am wenigsten; es ist aber wohl auch selbstverständlich,

daß der Veterinäroffizier, der ja sowieso aus den Beamten aus

*) Die ziemlich verschiedenen Vorschläge betreffs der Kragen

farbe haben einen Herrn, hoffentlich nicht im Galgenhumor. zu

folgenden Versen veranlaßt:

Was, unser Kragen wird blau oder grün,

Bleibt schwarz vielleicht oder wird karmoisin?

Man gebe uns einen gelben Kragen!

Ich möchte so gern was Gelbes tragen!
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scheidet, den hohen Stiefel zum Dienstanzug zu tragen haben

wird.

Mit Recht weist schließlich ein Kollege darauf hin, daß man

gut. tue, auch in dieser Frage recht eiuigzusein, und daß

man daher nichts Besseres tun könne, als sich einer Eingabe der

bayerischenMilitärveterinäre anzuschließen,die diese bereits

im Juni 1905 an ihren Herrn Kriegsminister gerichtet haben. In

dieser Eingabe, welche nicht veröffentlicht, aber einer großen

Anzahl von Kollegen zugänglich geworden ist, wird die Bitte

ausgesprochen, den Veterinäroffizieren zur bisherigen Uniform

die silbernen Stickereien auf Kragen und Aufschlägen sowie

den silbernen Äskulapstab auf den Achselstücken und

Epauletten zu verleihen. Dadurch ist, wie in der Eingabe

bemerkt wird, einerseits eine Verwechselung zwischen den An

gehörigen des Sanitätsoffizierkorps und des Veterinäroffizierkorps

vollständig ausgeschlossen, andererseits sind äußerlich die engen

Beziehungen angedeutet, welche die beiden verwandten Wissen

schaften, Human- und Veterinärmedizin so innig verbinden. Der

Äskulapstab ist von alters her in gleicher Weise das Symbol

der Menschen- wie der Tiermedizin.

In der Tat kann man sich diesen Wünschen nur anschließen,

und es wird auch in mehreren eingelaufenen Äußerungen darauf

hingewiesen, daß man die bayerische Uniform mit den oben er

wähnten Ergänzungen einführen möchte.

III. Studentisches von der MiIitär-Veterinär-Akademle.

Die alte Militärroßarztschule hatte anfangs viel freiere

Formen für ihre „Eleven“ zugelassen, als später. Die Eleven der

Militärroßarztschule besuchten den Unterricht an der Tierarznei—

schule in Zivil und traten ganz allgemein bei den hier vor

handenen Verbindungen (aus denen die jetzt bestehenden Corps

hervorgegangen sind) ein. Das heutige Corp Salingia bestand

damals zum größten Teil aus Militäreleveu. Mit der Zeit

traten immer schärfere Beschränkungen ein. Einzelne Militär

eleven, welche sich etwas hatten zu schulden kommen lassen,

mußten in Uniform am Unterricht teilnehmen. Diese Ver

wendung des militärischen Ehrenkleides zu Bestrafungs

zwecken war offenbar unmilitärisch; es muß auch dem

damaligen Direktor der Tierarzneischule Roloff ein Vorwurf

daraus gemacht werden, daß er nicht rechtzeitig auf die Un

zuträglichkeiten hingewiesen hat, die das Uniformtragen im

Unterricht mit sich bringen mußte. Folgerichtig wurde denn auch

nach einiger Zeit das Uniformtragen für die Militäreleven all

gemein vorgeschrieben. Alle, die jene Zeit gesehen haben, wissen,

welche Nachteile das mit sich brachte, welche Schwierigkeiten

die \\"iederaufhebung dieser Bestimmung gemacht hat.

Mit der Uniform war das Eiuspringen in Verbindungen

natürlich unverträglich und hörte auf. Der unwiderstehliche

Hang der reiferen Jugend zum Zusammenschluß unter äußeren

Abzeichen und Formen führte aber alsbald zum Auftauchen von

Verbindungen an der llIilitär-Roßarztschule, die nach der ganzen

Organisation nur heimlich existieren konnten, obwohl es bald

ein öffentliches Geheimuiswurde. Man wird der Jugend, den

heutigen zahlreichen alten Herren jener Verbindungen, keinen

Vorwurf daraus machen können, daß sie zu diesem Notbehelf

gegriffen haben. Schön, nützlich, militärisch war das Verstecken

spielen aber jedenfalls nicht. Die Heimlichkeit hat etwas

pennälerhaftes an sich und bietet auch Gefahren, für schwache

Charaktere eine förmliche Anleitung zur Uuwahrhaftigkeit, die

von allen Fehlern für die Jugend doch der schlimmste und un

 

männlichste ist. Jedenfalls widerspricht die Heimlichkeit ge

radewegs dem Hauptzweck der Couleur, zum Einsetzen der

Persönlichkeit zu erziehen. Deshalb hat man richtig erkannt,

daß für die Studierenden der Militär-Veterinär-Akademie das

heimliche Ve‘rbindungswesen nicht mehr paßte. Die Frage:

Ausrottung oder amtliche Zulassung, welche sich dabei von

selbst ergab, ist von der militärischen Behörde richtig ent

schieden worden. Es sind jetzt Verbindungen amtlich

zugelassen. Das ist ein großer und dankenswerter

Fortschritt für das Leben auf der Akademie, der gute

Früchte tragen wird. An der Kaiser Wilhelm—Akademie be

stehen seit lange zwei Verbindungen und man hat damit, wie

mir der jetzige allverehrte Direktor Generalarzt Dr. Kern

persönlich gesagt hat, durchaus gute Erfahrungen gemacht.

Natürlich muß das Leben in den Verbindungen auf‘ die militä

rischen Verhältnisse Rücksicht nehmen. Das läßt sich auch

ganz gut einrichten, ohne daß die Angehörigen sich allzusehr

eingeengt fühlen.

'l‘ierärztliches Seruminstitut.

Der Schreiber des in Nr. 48 erschienenen gleichnamigen

Artikels, der wohl selbst der erwähnte erfahrene Kollege sein

wird, hat seine Abhandlung, vielleicht absichtlich, einseitig ab

gefaßt und dadurch erreicht, daß eine größere Anzahl von

Kollegen nach dem Durchlesen Feuer und Flamme für diese

neue Sache sein werden. Das Vertrauen und der Optimismus des

Herrn Kollegen X. sind ja an sich ganz schön, können aber

bedeutenden Schaden stiften. Ich mache dem Verfasser den

Vorwurf, daß er die Rentabilität dieses neuen tierärztlichen

Unternehmens nur in den rosigsten Farben schilderte und die

in diesen Dingen unerfahrenen Kollegen nicht auch mit der

Kehrseite bekannt machte, mit der ein Institut, das für min

destens 200 Tierärzte die verschiedensten Sera liefern will,

stets in erster Linie zu rechnen hat. Dem Herrn X. dürfte

wohl bekannt sein, daß eines unserer ältesten und ersten Serum

institute, die Landsberger Serumgesellschaft, vor kurzer Zeit in

Liquidation trat, weil das Unternehmen anscheinend nicht

prosperierte! Dabei hat diese Anstalt doch sicherlich mit der

doppelten und dreifachen Summe Voll 200000 Mark arbeiten

können. Sollte nicht dieses allein schon manchem Kollegen

ernst zu denken geben und ihn zur Vorsicht mahnen! Die

Liquidation der Landsberger Gesellschaft zeigt auch deutlich,

daß die Seruminstitute doch nicht, wie Herr X. annimmt, mit

Hilfe der Tierärzte so gute Geschäfte gemacht haben. Bei

nur einigem Nachdenken kann man sich selbst sagen, daß die

Aufwendung für Terrain, Gebäude, Apparate, Maschinen, kurz

die ganze innere Einrichtung und Instandhaltung eines Serum

instituts, die Beschaffung, Pflege und Fütterung der zu immuni

sierenden Tiere, Gas-, Wasser- oder sonstige Betriebs- und Kraft

anlagen, Gehälter, Löhne, der Bezug von Rohmaterialien, Geräten,

Flaschen, Packmaterialien, Drucksachen usw. usw. ganz gehörige

Kosten verursachen, die als ständige, laufende Ausgaben den

Fond ganz gehörig in Anspruch nehmen und bei der Teuerung

und den steten Preisaufschlägeu, wie besonders jetzt bei den

Futtermitteln, von Jahr zu Jahr sich als größere Summen

präsentieren. Ich habe das Gefühl, daß es Herrn Kollegen X.

wohl schwer fallen dürfte, für diese unsichere Sache sofort

‘200 Kollegen zu finden, die es nicht nur bei einmaliger Zeich

nung von 1000 M. belassen, sondern bei Aufbrauch des Kapitals
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freudig neue Opfer bringen. Auch die Wirtschaftsgenossenschaft

deutscher Tierärzte hatte die Gründung eines tierärztlichen

Seruminstituts vorgesehen, diesen Plan aber wohlweislich zurück

gestellt, wenn nicht ganz aufgegeben.

Entschädigung an Impfrotlauf gefallener Schweine, die wir doch

von den Serumfabriken fordern, vom tierärztlichen Seruminstitut

erfolgen müssen, dann möchte ich Herrn Kollegen X. raten, ein

paar sehr kapitalkräftige Kollegen oder sonstige Herren für

seinen Plan zu gewinnen suchen, ‘sonst ist das ganze Gebäude

auf keinen festen Grund gebaut, der hier weiter nichts als

immer wieder Geld sein muß.

Das tierärztliche Seruminstitut will doch auch den Tier

ärzten den billigeren Bezug von Serie ermöglichen, es muß

daher weniger verdienen und sparsam wirtschaften, besonders

wenn die industrielle Konkurrenz zu gleichen Preisen oder noch

billiger verkauft. Es gibt dann einen Existenzkampf, der nur

mit bedeutenden Mitteln zu führen ist.

Würde nun auch die

Tlerärztllche Hochschule Berlin.

Die Deutsche Tierärztliche Wochenschrift glaubt berichten

zu können, daß der Professor Dr. Casper-Breslau zum Nach

folger des Professors Ostertag in Berlin ernannt werden sei.

Wie schon eine frühere Nachricht der genannten Zeitschrift

über die in Berlin schwebenden Berufungen, so ist auch diese

Meldung unrichtig. Es ist über die Besetzung des vakanten

Lehrstuhls noch keine Entscheidung getroffen. Wenn etwas

Authentisches mitzuteilen sein wird, wird das hier geschehen.

Schmaltz.

Novelle zum Reichsvlehseuchengesetz.

Dem Reichstage ist die Novelle zum Reichsviehseuchen

gesetz zugegangen. Dem Entwurf ist eine sehr ausführliche

Begründung beigegeben, die fast 100 Seiten umfaßt, und außerdem

noch eine Denkschrift mit verschiedenen Anhängen. Die im

Entwurf niedergelegte neue Fassung des Gesetzes wird in einer

Beilage dieser Nummer der B. T. W. veröfl‘entlicht.

Verslcherungsgesetz.

Der Reichstag hat in seiner Sitzung vom 27. November den

Entwurf eines \-’ersicherungsgesetzes an eine Kommission von

21 Mitgliedern verwiesen. Wenn von tierärztlicher Seite auf

die Gestaltung der für die Tierärzte wichtigen Bestimmungen

eingewirkt werden soll, ist es nunmehr also an der Zeit, sich an

diese Kommission zu wenden.

Pferdezuchtlnspektoren In Bayern.

Eine Anzahl liberaler Abgeordneter der bayerischen Kammer

hat den Antrag gestellt, die Kammer solle die Staatsregierung

ersuchen, in den nächsten Etat zur Hebung der Pferdezucht

die notwendigen Mittel für vier Pferdezuchtinspektoren sowie

für Erhaltungsprämien für beste, im Zuchtgebiet gezogene

Stuten einzustellen.

Versammlung des Vereins beamteter Tierärzte Preußens.

Die diesjährige Versammlung war außergewöhnlich gut,

von fast 100 Teilnehmern, besucht. Zum ersten Male nahm

Geheimer Oberregierungsrat Schröter als Vertreter des

Ministeriums teil und richtete eine Ansprache an die Ver

sammlung, die u. a. einen Lob für die Leistungen in der Seuchen

bekämpfung enthielt. Veterinärrat Nevermann hielt einen sehr

bemerkenswerten Vortrag über die Bekämpfung der Maul- und

Klauenseuche. Träger gab ein wohldurchdachtes Referat über

die Frage der Pauschalierung. Auch er erklärte sie nicht ge

'28‚ Wil k e n s -Warendorf,

 

rade für ganz unzuträglich, mißtraut aber wohl auch dem Aus

gang hinsichtlich der als selbstverständlich vorauszusetzenden

Kompensationen. Auch eine Verbindung mit den Privattierärzten

ist angebahnt und es ist sehr dankenswert und taktisch richtig,

daß der V. b. T. dazu zuerst die Hand geboten hat. Der Vor

sitzende des Verbandes der Privattierärzte, Tierarzt Arnous

Berlin, war eingeladen und kam auch zum Wort. Es wurde

eine Resolution angenommen, welche im wesentlichen der vom

Brandenburger Verein aufgestellten und in Nr. 48 S. 874 mit

geteilten Resolution sich anschließt. Über die auf der Tages

ordnung gesetzte Gründung eines Sernminstitutes wurde nicht

verhandelt; offenbar ist dafür unter den Mitgliedern nicht viel

Stimmung vorhanden. Am Sonntag hielt Geheimrat Dr. Oster

tag dem Verein noch einen schönen Vortrag im hygienischen

Institut der tierärztlichen Hochschule. Die Teilnehmer an der

Versammlung waren hochbefriedigt von dem ganzen Verlauf.

Verband der Prlvattlerärzts in Preußen.

Im Auftrage des Vorstandes bcehre ich mich hierdurch noch

mals zu der Generalversammlung des Verbandes der Privattierärzte

in Preußen ergebcnst einzuladen. Wir bitten um recht rege Bo

tei_ligung, denn nur auf diese Weise können wir den Wünschen

aller Herren Kollegen gerecht werden.

Programm.

Sonnabend, den 7. Dezember 1907, 6 Uhr: Vorstandssitzung im

Restaurant „Stadt Pilsen“, Unter den Linden 13, und ebendaselbst

8 Uhr: Empfangsabend aller schon in Berlin eingetroffenen Teil

nehmer an der Versammlung. Recht erwünscht wäre es, wenn die

Herren Referenten mit Sicherheit erwartet werden könnten.

Sonntag, den 8. Dezember 1907, Generalversammlung um

10‘/„ Uhr im anatomischen Institute der Tierärztlichen Hochschule.

Um 4‘/, Uhr gemeinschaftliches Mittagsmahl in der „Ratsstube des

Kaiserkellers“, Friedrichstraße 173. Beteiligung der verehrten

Damen höflichst erbeten! Gedeck 4 M.

J. B. Aruous,

Vorsitzender des Verbandes der Privattierärzte in Preußen.

Anmerkung.

Herr Stcinmeyor-Weißenfels ersucht in einem Briefe an die

Redaktion der B. T. W. um folgende Berichtigung hinsichtlich der

Tagesordnung des Verbandes der l’rivattierärzte.

1. Er hat ein Referat nicht übernommen.

2. Er wünscht die Anzeigepflicht der Tierärzte bei Seuchen

ausbrüchen aufgehoben zu sehen mit Ausnahme der bisher

im Gesetz genannten acht Seuchen.

3. Er beabsichtigt keineswegs, einer Kontrolle der Freibänkc

durch die Beschauticrärzte das Wort zu reden.

Protokoll über die 36. ordentliche Generalversitmmlung

des Tieriirztlichen Vereins der Provinz Westfalen.

Die Versammlung fand am Sonntag, den l. September 1907,

statt und zwar, wie in den früheren Jahren, in den Räumen des

„Schützenhofes“ zu Kamm. Nach Ausweis der Präsenzliste waren

folgende Kollegen erschienen:

1. Nutt-Brakel, 2. Volmer-Hattingen, 3. Becker-Warburg,

4. Dettmer-Rhadeu, 5. Wolfram-Bochum, 6. Hosang-Soest,

7. Sepmeier-Fürstenberg, 8. Baldewein-Bielet'eld, 9. Ruhr-Minden,

10. Dr. Loweg-Ahlen, 11. Braun-Spenge, 12. Eickenbusch-Dort

mund, 13. Clausnitzer-Dortmund, 14. Dr. Stenzel-Schötmar.

15. Vonnahme-Beverungen, 16. Hermessen Soest, 17. Langen

kamp-Recklinghausen, 18. Westhof‘f-Mcnden, 19. Feldhuß-Herten,

20. Voßhage-Meschede, 21. Diodrichs-Miinster, 22. Tillmann

Lüdinghausen, 23. Kasselmann-Beckum, 24. ‘Niemer-Gesecke,

25. \Vulff-Oeldc, 26. Pillmann-Herne, 27. Ostermaun-Hert'ord,

29. Pötting-Paderbom. 30. Seiberth

31. Disselhot'f-Peckelsheim, 32. Schulte-Dortmund,

33. Linde-Bielefeld, 34. Voß-Gladbeck, 35. Jostes-Nordkirchen,

36. Fuhrmann-Osterf'eld, 37. Schmidts-Enkel, 38. Meiuert

Bünde, 39. Meinickmann-Bocholt, 40. Brandig-Oerlinghausen,

4l. Bischofswerder-Hörde,‘42. Westphale-Lemgo, 43. Rösler

Lübbeke, 44. Blome-Arnsberg, 45. Kamp-Gütersloh, 4G. Banniza

Dülmen, 47. Prcker-Werl, 48. I’iittmann-Waldersloh.

Langendreer,
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Ferner waren anwesend: Kollege Pante-Neuenkirchen als

Delegierter des Vereins der Tierärzte im Regierungsbezirk Osnabrück

und 17 der unten benannten neu in den Verein aufgenommenen

Kollegen.

Kurz nach 11 Uhr eröffnet der Vorsitzende Nutt-Brakel die

Versammlung und hieß die erschienenen Kollegen herzlich will

kommen. Ihre große Zahl sei insbesondere in Anbetracht des

wichtigen Punktes 5 der Tagesordnung zu begrüßen. Er gedachte

dann der im abgelaufenen Jahre verstorbenen Mitglieder des Vereins,

der Herren Schlachthofdirektoren Ewald-Soest, Kredewahn

Bochum und des Veterinärrats Flindt-Wiedenbrilck, welcher

letztere sich ganz besonders um den Verein verdient gemacht und

dessen Angelegenheiten stets das größte Interesse entgegengebracht

hätte. Die Versammlung ehrte das Andenken der Toten durch

Erheben von den Sitzen.

Bei der Erörterung der Eingänge machte sich das Fehlen des

Schriftführers bemerkbar — der bisherige, Herr Kreistierarzt Lück

Hamm, hatte das Amt bereits vor der Versammlung niedergelegt.

Der Vorsitzende bat deshalb, Punkt 3 der Tagesordnung „Neuwahl

eines Vorstandes“ vorweg nehmen zu dürfen und sprach dabei den

im Vorstand laut gewordenen Wunsch aus, nicht wieder einen be

amteten, sondern einen anderen Tierarzt zu wählen, damit die

Leitung des Vereins nicht wie bisher nur in den Händen der

ersteren läge, sondern auch den nichtbeamteten Kollegen der ihnen

gebührende Einfluß gewährt würde. Die Versammlung trug diesem

Wunsche Rechnung und wählte Wolfram-Bochum zum Schriftführer.

Zur Erledigung der Eingänge zurückkehrend, legte der Vor

sitzende ein ihm von einem Kollegen tlbersandtes Attest vor,

welches von einem Pfuscher ausgestellt und mit einem, zweifellos

auf Täuschung berechneten, tierärztlichen Titel unterzeichnet war.

Das Attest wurde einer Kommission übergeben, welche zur Ver

folgung von Pfuschern und Bearbeitung ähnlicher Angelegenheiten

eingesetzt wurde. In diese Kommission wurden gewählt die Herren

Veterinärrat Baldewein -Bielefeld, Kreistierarzt Ostermann

Herford und Schlachthofdirektor a. D. Ruhr-Minden. Ihnen wurde

weiter ein Schreiben überwiesen, welches die Behandlung des

Milchfiebers durch Laien betrifft. Es handelte sich um einen Fall,

in dem bei Zuziehung eines Kollegen zu einer an Milchficber er

krankten Kuh diese bereits durch den ortsansässigen Lehrer vor

schriftsmäßig behandelt worden war.

Auf eine Anfrage seitens der Landwirtschaftskammer zu Münster

betreffend die Behandlung der Knötchenseuche der Rinder wurde

nach eingehender Erörterung entsprechend dem Antrag Sepmeier

beschlossen, die Antwort dahin zu erteilen, daß es keiner be

sonderen Empfehlung eines bestimmten Mittels bedarf, da die ge

bräuchlichen Antiseptika zur Bekämpfung der Seuche vollkommen

genügten.

Aus dem von dem Schatzmeister Volmer-Hattingen erstatteten

Kassenbericht ist zu bemerken, daß die Einnahmen bis zum

31. August 1907 806,06 M., die Ausgaben 263,73 M. betrugen, mithin

ein Bestand von 542,33 M. verblieb. Zu Rechnungsprüfern wurden

die Kollegen Sepmeier und Hosang gewählt, die bei der Prüfung

der Belege keinen Anlaß zu Ausstellungen fanden. Dem Schatz

meister wurde daher die beantragte Entlastung erteilt und ihm der

Dank der Versammlung für seine Mühewaltung ausgesprochen.

Während einer kleinen Pause fand die Zahlung der Beiträge

statt, und es wurde dann zu Punkt 2 der Tagesordnung: „Aufnahme

neuer Mitglieder“ geschritten. Gemeldet hatten sich die Herren:

1. Junk-Elsen, 2. Westerfrölke-Bielefeld, 3. Conrad-Witten,

4. Lindemeier-Hamm, 5. Schwarte-Erwitte, 6. Dr. Hettkamp

Sprockhövel, 7. Cornclius-Versmold, 8. Bahn-Wiedenbrück,

S). Greife-Bündle, 10. Ruhr-Marten, 11. Nobbe-Bielefeld,

12.1’ilwat-Beckum, 13. Dieckerhoff-Unna, 14. Baumhöfener

Minden, 15. Sebhel-Haltern, 16. Meier-Münster, 17. Meier-Eving,

18. Bollmann-Salzufieln, 19. Capelle-Olpe, 20. Schnelling-‘

Königsteele, 21. Bührmann-Halle, 22. Albersheim-Billerbeck,

23. Middeldorf-Neuenkirchen, 24. Westmattelmann-Münster.

Von ihnen waren die ersten 17 Herren persönlich anwesend.

Nach vorschriftsmäßiger Abstimmung wurden sämtliche Kollegen

in den Verein aufgenommen. Die Erschienenen begrüßte der Vor

sitzende als neue Mitglieder, indem er seiner besonderen Freude und

 

Genugtuung darüber Ausdruck gab, daß in diesem Jahrs so zahl

reiche Aufnahmen, wie nie zuvor, erfolgen konnten. Er hat sie

gleichzeitig um rege Teilnahme an den Versammlungen und treue

Mitarbeit an den Bestrebungen des Vereins.

Die Zahl der Mitglieder des Vereins beträgt nunmehr 119.

Zu Punkt 4 der Tagesordnung: „Vorlegung des mit der Haft

pflicht- und Unfallversichcrungs-Gesellschaft Winterthur abge

schlossenen Vertrages,“ berichtete der Vorsitzende, daß es ihm

gelungen wäre, den alten Vertrag noch bis zum l. Januar 1909 zu

verlängern. Er verlas die seitens der Gesellschaft für den neuen

Vertrag aufgestellten Bedingungen und bat um Mitteilungen aus der

Versainmlung über Erfahrungen mit der Winterthur. Seiberth

führte Klage darüber, daß seine Prämie erhöht werden sollte, als

er zum zweiten Male einen Unfall angemeldet, und die Entschädigung

die bis dahin gezahlte Prämie überstiegen hätte. Dagegen empfahlen

Ostermann, Baldewein und Wolfram die Winterthur, die sich

als billig und koulant erwiesen hätte. Es wurde schließlich eine

Kommission eingesetzt, bestehend aus den Kollegen Tillmann,

Clausnitzer und Pilwat, welche gemeinschaftlich mit dem Vor—

stand über den Vertrag weiter beraten und versuchen sollten, ihn

möglichst günstig zu gestalten. Einem Antrag (‘hausnitzer ent

sprechend, sollte der Vertrag dann gedruckt, jedem Mitglied ein

Exemplar zugestellt, und ein endgültiger Beschluß im nächsten

Jahre von der Generalversammlung herbeigeführt werden.

Zu Punkt 5 der Tagesordnung: „Beratung und Beschlußfassung

über eine die Tierärzte der Provinz bindende Minimaltaxe für die

Privatpraxis,“ nahm nunmehr der Vorsitzende das Wort und führte

folgendes aus:

Meine Herren! Wie Ihnen aus meinem Schreiben vom 20. April,

welches an sämtliche Mitglieder des Vereins, außerdem an viele

andere Tierärzte gesandt wurde, bekannt ist, plant Ihr Vorstand

die Einführung einer Minimaltaxe für die tierärztliche Praxis. Die

erbetene Begutachtung des beigefügten Entwurfs haben von 122

Herren 57 beantwortet. Gegen die Einführung sprach sich nur

ein Mitglied aus. Mehrere Antworten betonten die Schwierigkeiten,

die in den örtlichen Verhältnissen beruhten, vor allem in der Kon

kurrenz mit Kollegen, die die Taxe ignorieren. Lebend ist hervor

zuheben, daß die Kreistierärzte Bannitza, Ostermann und

Volmer das Thema mit den Kollegen ihres Kreises gemeinschaftlich

behandelten. Die Gründe für die Notwendigkeit einer Erhöhung

der Gebühren für die Privatpraxis sind in den beiden Schreiben

vom 26. April und 10. August ausgiebig behandelt. Es ist darin

gesagt, daß auf allen Gebieten der Lebenshaltung eine erhebliche

Teuerung eingetreten ist, die sich für den praktizierenden Tierarzt

sowohl für das Hauswesen, als auch für die geschäftlichen Unkosten

empfindlich bemerkbar macht. Diese Erhöhung beträgt in einem

Zeitraum von zehn Jahren mehr als 30 Prozent. Als Folge der

selben sehen wir die Erhöhung der Beamtengehälter und die höhere

Bezahlung der Leistungen anderer Berufsarten. Wenn wir ebenfalls

die Forderung stellen, unsere Leistungen höher bewertet zu sehem

so kommt außerdem in Betracht die gesteigerte Vorbildung für

unser Studium und die zu erwartenden höheren Anforderungen

während desselben. Als Berechtigung für unser Bestreben führe ich

endlich noch an, daß die Werte der Produkte aus der Viehzucht

gegen früher so erheblich gestiegen sind, daß die 'l'ierbesitzer für

die Gesundhaltung ihres wertvollen Materials auch etwas mehr

leisten können.

Die Gebührenordnung für Ärzte vom 15. Mai 1896 gewährt für

alle Leistungen der Praxis eine ausreichende Belohnung. So lange

die Tierärzte eine solche-nicht haben, sondern man ihnen zumutet,

eine 100 Jahre alte T3.X6 anzuerkennen, sind sie verpflichtet, den

Weg der Selbsthilfe zu beschreiten. Ich stehe auf dem Standpunkt,

daß Sie gar keine Wahl haben, ob Sie eine Gebührenerhöhung vor

nehmen wollen oder nicht. Die Verhältnisse zwingen Sie geradezu

dazu, wenn Sie weiter standesgemäß leben wollen. 'Daß dies

sämtlichen Tierärzten der Provinz leichter ist als einem einzelnen

Kollegen, liegt auf der Hand. Die geäußerten Bedenken, besonders

die Konkurrenz mit den Pfuschern, haben wohl eine gewisse Be

rechtigung, können aber nicht in Betracht kommen, wenn es sich

um eine Lebensfrage aller praktizierenden Tierärzte handelt. Mit
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etwas Korpsgeist, der uns ja vielfach noch mangelt, muß es gelingen,

kleinliche Bedenken dem Wohle des Ganzen unterzuordnen.

Der Ihnen vorliegende Entwurf, der allen Mitgliedern am

10. August zum Studium eingesandt ist, zerfällt in „Allgemeine

Bestimmungen“ und „Gebühren“. Aus den ersteren will ich hervor

heben, daß die Bestimmung, daß die Kollegen von der Innehaltung

der Taxe entbunden sind, soweit sie in Konkurrenz mit Herren, die

die Taxc nicht anerkannt haben, treten, die Annahme der Vorlage

wesentlich erleichtert. Bei Bemessung der Gebühren wollen Sie

daran denken, daß Sie eine gerechte Sache vertreten, wenn Sie

diese gegen früher wesentlich erhöhen. Gewiß wird es einen

Kampf geben, aber diesem Kampf folgt der Sieg, wenn wir alle

einmütig in unserem Vorgehen sind. Der Sieg ist nicht nur ein

materieller; die ideale Seite möchte ich nicht minder einschätzen.

Wenn wir gezwungen sind, uns gegenseitig Konkurrenz zu machen,

dann tun wir es wenigstens nicht zu unserem Schaden und zum

Nutzen des‘ Publikums, und nicht auf die unwürdige Manier des

Unterbietens.

Die Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit wird uns zwingen,

heute von der Bildung des Ehrenrats abzusehen, sondern nur die

Gebührenhöhe zu beschließen. Bringen Sie durch Annahme der

Vorlage unseren Stand sowohl in materieller wie idealer Beziehung

ein Stück weiter auf seinem Wege zur Erreichung der Stellung,

welche uns in der Welt gebührt.

Als erster Korreferent erhielt Wolfram-Bochum das Wort.

Er gab seiner Freude darüber Ausdruck, daß der Vorsitzende die

ebenso wichtige wie schwierige Frage der Minimaltaxe in Angriff

genommen hätte. Aus dem ihm von Herrn Kollegen Nutt freund

lichst zur Verfügung gestellten Material hätte er auch mit Genug

tuung ersehen, daß auf das Rundschreiben vom 20. April d. J. aus

allen Teilen der Provinz zustimmende Äußerungen eingelaufen

wären. Nur aus dem Industriebezirk wäre, wie er leider hätte

konstatieren müssen, fast keine einzige Antwort erfolgt. Es wäre

dies um so mehr zu bedauern, als gerade dort die Tierärzte am

dichtesten nebeneinander wohnten, und die Konkurrenz deshalb die

stärkste wäre. Zwar würden die Preise im allgemeinen auf an

gemessener Höhe gehalten, aber es gäbe auch dort Ausnahmen.

Und schließlich sollte man von Kollegen, die sich vielfach in den

besten Positionen befänden, erwarten, daß sie sich auch um Fragen,

die die Gesamtheit beträfen, etwas bekümmertcn. Er wandte sich

dann der Besprechung der einzelnen Paragraphen der vorgelegten

Taxe zu und gab zunächst der Befürchtung Ausdruck, daß der

zwar unvermeidliche g 3 (siehe unten) den ganzen Erfolg in Frage

stellte. Es kämen ca. 200 praktizierende Tierärzte in Betracht, von

denen noch nicht die Hälfte für die Taxe gewonnen wäre, und es

gäbe leider noch kein Mittel — Tierärztekammem oder dergl. —‚

um die fernstehenden Kollegen heranzuziehen. An verschiedenen

in der Taxc angegebenen Preisen machte er Ausstellungen, denen

bei der späteren Diskussion und Beschlußfassung zum Teil Rechnung

getragen wurde. Sollte der Erfolg auch nicht ein vollkommener

sein, so würde die Arbeit doch nicht umsonst gewesen sein, da

sie zur Einigung und Annäherung von Kollegen geführt hätte und

jedem Tierarzt wenigstens eine zeitgemäße, brauchbare Taxe in

die Hand gegeben würde, an der besonders der junge in die Praxis

tretende Kollege einen Anhalt finden würde.

Kollege Dettmer-Rahden, der als zweiter Korreferent bestellt

war, stimmte zwar im Prinzip der Taxe zu, bezweifelte aber deren

Durchführbarkeit. Die Bodenbeschaffenheit und die darauf basierende

pekuniäre Leistungsfähigkeit der Landwirtschaft und Viehzucht

treibenden Bewohner Westfalens wären so grundverschieden, daß

ein einheitlicher Maßstab unmöglich angelegt werden könnte. Was

der Arbeiter in der Industriegegend zu leisten imstande wäre,

könnte von vielen Landwirten, insbesondere den kleineren und

mittleren auf dem Sandboden noch lange nicht beansprucht werden.

Es müßte auch dem Charakter des Westfalen, so weit er noch

nicht modernisiert sei, Rechnung getragen werden. So lange kein

allgemeines Kurpfuschereiverbot erlassen wäre, würden wir Tier

ärzte stets mit Kurpfuschern zu tun haben, deren immer neue

Kategorien geschaffen würden. Eine weitere Schwierigkeit be

stünde darin, daß die Militärkollegen, die dem Verein nicht an

gehören dürften, nicht leicht unter einen Hut zu bringen sein

 

würden. Am schlimmsten wären schließlich die an der Provinzial—

grenze wohnenden Tierärzte daran. Er, Referent, hätte mit einigen

jenseits der Grenze wohnenden Kollegen Rücksprache genommen,

die ihm bedeutet hätten, daß sie sich hinsichtlich der Preise mit

uns nicht solidarisch erklären würden. Einen durchschlagenden

Erfolg verspräche er sich deshalb nur von einer Minimaltaxe für

ganz Preußen und der Einrichtung von Tierärztekammern.

Nunmehr wurde in die Diskussion eingetreten, die einen recht

angeregten Verlauf nahm und an der sich besonders die Kollegen

Tillmann, Sepmeier, Ostermann und Preker beteiligten. Der

Vorsitzende führte zunächst eine Abstimmung darüber herbei, ob

die Einführung einer Taxe überhaupt beschlossen werden sollte;

hierbei ergab sich einstimmige Annahme Dann wurde die Spezial

diskussion eröffnet und an der Hand des Entwurfes jeder einzelne

Paragraph durchgesprochen. Gab es hierbei auch vielfach Meinungs

verschiedenheiten, die zu lebhaften Auseinandersetzungen führten,

so wußte der Vorsitzende doch in geschickter Weise stets eine

Einigung herbeizuführen. Er wies insbesondere verschiedentlich

darauf hin, daß es nicht in allen Einzelheiten möglich wäre, be

stimmte Grenzen festzusetzen. Es sollte durch die Taxe auch kein

Spitzel- und Denunziantentnm groß gezogen werden, sondern es

käme nur darauf an, im großen und ganzen etwas Brauchbares zu

schaden.

So gelang es denn nach mehr als zweistündiger Arbeit, die.

Taxe in folgender Form zur Annahme zu bringen:

Allgemeine Bestimmungen.

5 l. Die unterzeichneten Tierärzte der Provinz Westfalen und

der benachbarten Landesteile verpflichten sich, in Ausübung der

Privatpraxis nicht unter folgenden Sätzen zu liquidieren.

5 2. Verrichtungen, für welche diese Taxe Gebühren nicht

auswirft, sind nach Maßgabe derjenigen Sätze, welche für ähnliche

Leistungen gewährt werden. zu vergüten.

% 3. Die Verpflichtung zur Innehaltung der Taxe besteht nicht

für Tierärzte, soweit sie in Konkurrenz treten mit Kollegen, die

diese Taxe nicht anerkannt haben.

v 5 4. Derjenige Tierarzt, der, trotzdem er die Taxe durch Unter

schrift anerkannt hat, ohne den in 5 3 gegebenen Grund gewohnheits

mäßig niedriger liquidiert, zahlt an die Kasse des tierärztlichen

Provinzialvereins 50 M. als Strafe. Im Wiederholungsfalle wird die

Angelegenheit vor die Gcneralversammlung obigen Vereins gebracht.

Die Beträge aus den Strafgeldern werden zur Unterstützung

bedürftiger Hinterbliebener von Tierärzten verwendet, welche Mit

glieder des Provinzialvereins waren.

5 5. Der Vorstand des tierärztlichen Vereins in Gemeinschaft

mit dem Ehrenrat befinden, ob eine Übertretung im Sinne des 5 4

stattgefunden hat.

Den Vorsitz in der Verhandlung führt der Vorsitzende des

tierärztlichen Provinzialvereins. Bei Abstimmung entscheidet die

Mehrheit. Bei-Stimmengleichheit gibt der Vorsitzende den Aus

schlag.

Betrifft die Verhandlung ein Mitglied des Vorstandes des

Vereins oder Ehrenrats, so ist dieses von der Verhandlung aus

geschlossen.

ä 6. Der Angeschuldigte ist von dem Inhalt der Anklage in

Kenntnis zu setzen. Auch ist er zur Verhandlung mindestens eine

Woche vorher zu laden. Seine Erklärung kann auch schriftlich

erfolgen.

5 7. Berufung gegen Bestrafung erfolgt an die General

versammlung, welche endgültig entscheidet.

ä 8. Die nachfolgend genannten niedrigsten Preise verstehen

sich für die Behandlung eines Tieres. Für jedes weitere auf dem

selben Gehöft befindliche Tier, für welches die Behandlung verlangt

wird, ist ein Aufschlag von 1 M. zu gewähren.

5 9. Die Preise verstehen sich für große Haustiere. Bei kleinen,

mit Ausnahme der Hunde, und in der Armenpraxis, können sie be

liebig ermäßigt werden.

5 10. Für Nachtbesuche und -beratungen sind die doppelten

Gebühren zu gewähren. Als solche gelten diejenigen, welche im

Sommer in der Zeit von 10 Uhr abends bis 6 Uhr morgens, im

Winter in der Zeit von 9 Uhr abends bis 7 Uhr morgens verlangt

resp. ausgeführt werden.
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ä 11. Die Taxe für Besuche versteht sich einschließlich Unter

suchung und Verordnung nebst Auslagen für Fuhrwerk und Eisen

bahn, jedoch ausschließlich operativer Eingriffe resp. mikrosko

pischer oder chemischer Untersuchungen. Hierfür ist nach den für

diese oder ähnliche Verrichtungen angesetzten Gebühren resp. nach

der Zeitvcrsäumnis zu liquidieron. Besondere Zeitvcrsäumnis ist

mit 2 M. pro Stunde zu honorieren.

5 12. Wird ein Besuch zu einer bestimmten Tageszeit oder

am Sonntag verlangt, so erhöhen sich die Sätze um die Hälfte.

ä 13. Verträge — mit Viehversicherungen oder größeren Vieh

besitzern —, denen zufolge Einzelleistungen unter der Taste honoriert

werden, sind nicht zulässig.

5 14. Die gegenwärtige Gebührenordnung tritt mit dem 1. Januar

1908 in Kraft.

5 15. Die Verpflichtung zur Innehaltung der Minimaltaxe erfolgt

durch Namensunterschrift.

5 16. Jedem Unterzeichneten wird 1 Exemplar mit den Namen

aller Verpflichteten zugestellt.

A. Taxe für allgemeine Verrichtungen.

Die unter den folgenden Nummern bezeichneten Leistungen dürfen

nicht unter den nachstehend verzeichneten Gebühren verrichtet werden:

Beratungen:

l. Für eine Beratung in der Behausung des Tierarztes,

auch falls dieselbe durch Fernsprecher erfolgt . 1,00 M.

Besuche:

‘2. Für den ersten Besuch eines Tieres am Wohnorte

des Tierarztes . . . 2,00 M,

Für jeden folgenden Besuch . 1,50 M.

Besuche über Land:

a) in einer Entfernung von 2 bis 4 km . 3,00—4‚00 M.

b) in einer Entfernung bis zu 7 km pro km . 1,00 .\l.

c) beträgt die Entfernung über 7 km, für jedes

folgende km mehr . . . . . . . . 0,50 M.

d) gelegentliche Besuche außerhalb des Wohnortes

des Tierarztes . . . . . . . . 2,00 M.

e) Ist der Weg per Eisen- oder Straßenbahn gemacht,

so muß der Entfernung und dem Zeitaufwande

entsprechend liquidiert werden, mindestens aber

3/‘ des Landweges.

Gutachten:

4. Für kurze Bescheinigung über gemachte Wahr

nehmung, auch bei Fleischbeschau und für Ver

sicherungen . . . . . . . . . . 100—3.00 M.

5. Für gutachtliche Untersuchung zum Zweck von An

odcr Verkauf eines Pferdes ohne eingehende Unter

suchung auf einen besonderen Mangel 3,00 M.

sonst 5.00 M.

Die schriftliche Bescheinigung des Befundes erhöht

dieSätzeum 2.00M.

6. Obduktionsbericht, je nach dessen Vollständigkeit

und Umfang. . . . . . . . 3.00—6.00 M.

7. Für ein wissenschaftlich begründetes Gutachten, je

nach Zeitaufwand . . 1000 — 15.00 M.

B. Besondere Vorrichtungen.

1. Für einfache, durch einen einzigen Kunstakt zu

vollbringende Operationen, wie Injektion von

Arzneien, Anlegen von Ligaturen und Heften, Spalten

oberflächlicher Abszesse. kleine Hufoperationen 1.00 — 3.00 M.

2. Für leichtere Operationen, wie Anwendung der

Schlundsonde, des Katheters, des Troikars, Öffnen

tiefliegenderAbszesse, Amputation des Schweifes 2.00 — 5.00 M.

3. Für schwierige Operationen, wie Brennen, Aus

schneiden von Geschwülsten, Tracheotomie, Teno

tomie, größere Zahnopcrationen . 5.00— 15.00 M.

4. Für besonders schwierige Operationen, Trepanation,

Operation von Hufknorpeltisteln, Brüchen, Samen

strangtisteln, Neurektomie und dergl. . 10.00-30.00 M.

5. ‘r'ür den Gebrauch des Wurfzeugs und das Wurf

geschäft ohne Stellung des Personals . 2.00 -— 4.00 M.

G. Für die Ausübung der Narkose 3.00 M,

und die Kosten für die verwandte Arznei.
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7. Für die Kastration eines Ilengstes. ti—15,00 M.

8. Für den tierärztlichen Beistand

a) bei einer einfachen Geburt . . . . . 6,00 M.

b) bei einer Schwergeburt und bei Geburten mit

Komplikationen oder Zcrstücklung 10—30‚00 M.

Die höheren Sätze sind besonders für Pferde

in Anrechnung zu bringen.

9. Für das Ablösen der Nachgeburt . 3—10,00 M.

10. Für das Zurückbringen der Gebärmutter 10-15,00 M.

Anmerkung: Bei allen Operationen ist zu den an

gegebenen Sätzen die eventuelle Wegegebübr

hinzuzusetzen.

11. Behandlung eines großen Haustieres in der Stallung

des Tierarztes pro Tag:

a) ohne Verpflegung resp. Futter . 3,00 M.

b) mit Verpflegung und Futter . . . . . 4-—6,00 M.

12. Für die mm Besitzer verlangte äußere Besichtigung

eines Kadavers einschließlich der hierüber aus

gestellten Bescheinigung . . . . . . 2-—-4,00 M.

13. Für die vom Besitzer verlangte Öffnung eines Ka

davers nebst kurzem Belundbericht . 6—12‚00 M.

Auf einer in Unlauf gesetzten Liste verpflichteten sich sofort

63 der anwesenden 66 Kollegen durch ihre Unterschrift für die Taxe.

Der Vorsitzende versprach, die angenommene Minimaltaxe allen

Tierärzten der Provinz nebst einem Anschreiben zu übersenden,

damit die nicht anwesenden Kollegen ihren Beitritt noch erklären

könnten. Dieselbe solle alsdann gebunden und mit den Unter

schriften derjenigen Herren, welche sie anerkannt hätten, zugesandt

werden. (NB. Bis zum 1 November war die Taxe von 119 Kollegen

anerkannt)

Nach Erledigung des Hauptpunktes der Tagesordnung einigte

man sich noch kurz dartlber, daß die Gencralversammlung im

nächsten Jahre wieder zu Kamm und zwar im Spätsommer statt

finden sollte.

Es war 3 Uhr geworden, als der Vorsitzende die Versammlung

schloß. Vor dem Verlassen des Saales erbat sich noch Kollege

Baldewein für einen Augenblick das Wort, um auf den Vor

sitzenden ein Hoch auszubringen, der mit bcwundernswerter Aus

dauer und großem Geschick die äußerst schwierigen Verhandlungen

geleitet und ein Werk zum guten Abschluß gebracht hätte, das

ihm den Dank aller Tierärzte sicherte.

Man begab sich dann in den festlich geschmückten Saal des

Kurhauses zum gemeinsamen Mittagsmahl, an dem auch die ver

ehrlichen Damen in großer Zahl sich beteiligten. Den offiziellen

Kaisertoast brachte der Vorsitzende aus, indem er darauf hinwies,

daß die Versammlung gewissermaßen unter den Augen Seiner

Majestät stattgefunden hätte, der anläßlich der Kaisermanöver zur

Zeit in der Provinz weilte. Wir Tierärzte hätten um so mehr Ver—

anlassung, unserem Kaiser zu huldigen, als Er gerade in diesen

Tagen wieder sein Interesse für unseren Stand bewiesen hätte,

dadurch, daß er unseren Mitgliedem, Vcteriniirrat Johow, den

Kronenorden 3. Klasse, den Herren Vcterinärräten Baldewein,

Bührmann und Fürstenau den roten Adlerorden 4. Klasse ver

liehen hätte, eine Auszeichnung, wie sie noch vor wenigen Jahren

kaum möglich gewesen wäre. Der Damen gedachte in launigen

Worten Kollege Ostermann. Der als Gast anwesende Kollege

Pantc stattete seinen Dank ab für die ihm zuteil gewordene

freundliche Aufnahme. Während ein großer Teil der Kollegen nach

dem Mahle sich auf den Heimweg machen mußte, hielt die Zurück

gebliebencn ein Gclegenheitstänzchen noch lange gemütlich bei

summen.

N u tt, Vorsitzender. Wolfram , Schriftführer.

XXVIII. Sltzung des Vereins der Ostpreußlschen Tlerdrzte

zu Königsberg i. Pr. am 15. Dezember 1907, vormittags 11 Uhr, im

Sitzungssaale der Landwirtschaftskammer für die Provinz Ostpreußen,

Mittelhufcn, Beethovenstraße 14.

Tagesordnung:

1. Geschäftsbericht des Vorsitzenden.

2. Rcchnungslcgung.
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3. Bemerkenswerte Fehlschläge bei der Simultan-Rotlaufschutz

impfung, Nachprüfung der Rotlaufdiagnosen durch die zur

Entschüdigungsleistung verpflichteten Seruminstitute. Refe

rent: Herr Kreistierarzt Lübke. Korreferent: Herr Kreis

tierarzt Kegel.

4. Vortrag des Direktors Herrn Dr. Müller, hier. Thema vor—

behalten.

5. Besprechung über interessante Fälle aus der Praxis. Wünsche

und Anträge.

Nach der Sitzung Besichtigung des bakteriologischen Instituts

der Landwirtschaftskammer unter Führung des Herrn Dr. M üiler.

Rege Beteiligung ist erwünscht. Gäste sind willkommen.

Um 3‘/‚ Uhr gemeinsames Mittagsmahl in den oberen Räumen

des Theaterrestaurants unter erbetener Teilnahme von Damen.

Nach dem Essen: Tanzkränzchcn. Der Vorstand:

I. A.: Dr. Mehrdorf.

62. Generalvsrsammiung des tierärztllchen Zentrslvereins für die Provinz

Sachsen, die Anhsltlschen und Thüringischen Staaten

am Sonntag, den 8. Dezember 1907, vormittags 11 Uhr zu Magde

burg im Cafö „Hohenzollern“, Breiteweg Nr. 139.

Tagesordnung:

1. Vereinsangelegenheiten.

2. Herr Veterinärrat Leistikow-Magdeburg: „Neue Erfahrungen

über die Bekämpfung der Maul- und Klauenseuche“.

3. Der Vorsitzende: „Die feineren Vorgänge bei der Befruchtung

und Vererbung".

4. Besprechung praktischer Fragen.

Nach der Versammlung findet ein gemeinsames Mittagessen

(Gedeck 3 M.) statt.

Anmeldungen hierzu an Herrn Kollegen Gundelach in Magde

burg bis zum 4. Dezember erbeten.

Der Vorsitzende: Disselhorst. Der Schriftführer: H. Raebiger.

„Cavete Berlin!“

In Nr. 45 dieser Wochenschrift hat ein Herr Anonymus

die Berliner Schlachthofverhältnisse geschildert. Die genauen

Mitteilungen lassen darauf schließen, daß der Herr Kollege sehr

 

erfahren, welche Arbeitslast (wieviel Schlachttiere) ein jeder

Tierarzt zu bewältigen hat. Daß diese Zahl ziemlich groß

sein muß, kann man aus den Worten, „daß sich die Zahl der

Schlachtungen‘, verdoppelt hat“, erkennen. Jeder Fachmann

wird sich hierbei so „manches“ denken. Warum greifen denn

nun aber die Kollegen bei einem so unhaltbaren Zustande nicht

zur Selbsthilfe und gehen in corpore vor, indem sie gleichzeitig

an vier Stellen (Kuratorium, Magistrat, Stadtverordneten und.

Oberbiirgermeister) ihre Wünsche vortragen und darauf hin

weisen, daß bei dem Millionenüberschuß, zu dem, wenn ich nicht

irre, erheblich der Schlachthof und noch bedeutend mehr der

Viehhof beigetragen hat, doch eine gute Bezahlung Pflicht wäre.

Ein anderes Mittel, was sehr schnell half, wandten in jüngster

Zeit ja die Assistenten der städtischen Krankenanstalten an.

Warum stellt man in tierärztlichen Kreisen nicht auch ein

solches Ultimatum. Dem Beispiel der Berliner Schlachthof

kollegen würden dann bald andere folgen. Es ist wirklich an

der Zeit, einmütig vorzugehen und Zustände in der Besoldungs

frage zu schaffen, die wir auf Grund unserer Studien verlangen

können und müssen. Einigkeit macht stark. M.

Promotlonsverhältnlsse in Rostock.

Gegenüber den verschärfenden Bestimmungen, die einen starken

Abfluß l’romovierender zur Folge hatten, hat am 14. Oktober nun

mehr der Direktor des chemischen Universitätslaboratoriums, Prof.

Dr. Michaelis, folgenden Anschlag am schwarzen Brett anbringen

lassen, der sich auf promov. Apotheker bezieht: „Den Herren

Pharmazeuten teile ich hierdurch mit, daß die in der pharmazeu

tischen Fachpresse über unsere Promotionsverhältnisse angegebenen

Mitteilungen zum Teil auf Irrtum beruhen. Apotheker, die die

Approbation mit sehr gut (I) bestanden haben, können hier unter

den Bedingungen des ä 3 der Promotionsordnung nach wie vor

promovieren. gez. Michaelis.“ (Da die Note I bei Apothekern

relativ häufig erteilt wird, wird für Apotheker mit dem Einjährigen

       

 

 

 

eingeweiht ist, nur wäre es noch von großem Wert gewesen, zu immer noch Rostock für die Promotion übrig bleiben.) Dr. G.

Fortbildungskursus für Tierärzte

an der Abteilun für 'I‘ierh iene des Kaiser Wilhelms Instituts zu Bromber vom 12. bis 21. Dezember 1907.g Y€ g

Stundenplan.

Stunde| Donnerstag, ; Freitag, I Sonnabend, l Montag, l Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonnabend,

J 12. Dezember 13. Dezember,l4. Dezember,16. Dezember 17. Dezember, 18. Dezember 19. Dezember 20. Dezember 21. Dezember

1 = ' -
- l l Neues auf . Septikämien Infektwsel'

l fi‘,l‚‘{f‚"“,if"ää 5 Milzbrand. Tuberkulose. dem Gebiete Rotz. l schwgme' inkl. Schaf- Q3321???‘ Abortus
9—10 Bakt%‘ien der Immu- ‘ neue an‘ krankheiten. ‘ en' schaden‘

‚ _ ' ,Dr. Mießner. l Dr. Mießner. nitätslehre. , Dr. Mießner. D s h D M. ß katanh‚ Dm‘

y Dr. M1eßner. Dr M, ßn r ‘ r- c e1'Il- Dr_ Mießner_ l'- ‘° nel'- katarrh.

i 7 , _ 7 77 "i ‘ e e ' ; __ _Ü__ _ Dr. Mießner.

Herstellung von i “f V 7777 ihm '

b?~‘3rben‚d%lhtr' Mikroskopischer und kultureller Nachweis der im Vortrage erläuterten Krankheiten sowie Ausführung der Tier

10—1 slil'clflr‘lnlzgndernvgi: experimente. Untersuchung pathologischer Präparate; soweit Material vorhanden, finden Demonstrationen an

schiedenen lebenden und toten Tieren statt.

Baktericnformen

' l ‘ . . l l
- - - Übertragun Hygienische . , . _ Demonstratio

Villa‘: ;f:gääägg_ Euter Euter- f l ‘;°"‘ , vet‘i'i'mfir' spez.l(rankheIts-;Maßnahmen zur‘ ‘eteli'mih‘ , nen wichtiger

3_4 t krankherten. lkrankherten. ä 56 lu_nglfn Po lzel- Erreger und LGmwmmmg em_ P0 IZel- l Sammlung}

se zung' der Mllc ' Veterinärrat, Geruchsstoffe j wandfreier l Veterinärrat Präparate.

Dr. Mießner. Dl'- Trapp- | Dr- Trapp. Dr. Rintelen.. Peters. ' auf die Milch. ‘ Milch. | Peters. Dr MieBner

7 y_ »_f 77 , m l47 _ l _ Ä Dr. Schern_.y ‚i Dr. Mießner. fi 7 _ 7 7Mikrosko ische ' ‚ l '

Untersucl})lung , Mikroskopische Unter- Ü ‚ N h _ Nachwils "‚fin Untersuchung und Züchtung ; Übungen der

4—6 der Milch. suchung histologischer bungen_ "n ac y‘fels ‘Tuberke baz‘ en der Milchbakterien. Untersuchung

‘ E‘Eitz‘mgjrfle‘iiläl‘igs Präparate. ‘On verfälschte‘ Milch‘ undoszlepto' Nachweis gekochter Milch. von Milch.

. ’ 1 . c c n »

 

Das Honorar für den Kursus beträgt 30 Mark.

 

Nähere Auskunft über den Kursus erteilt der Vorsteher der tierhygienischen Abteilung Dr. Mießner.

Die Anmeldungen sind zu richten an die Hauptverwaltung des Kaiser Wilhelms Instituts für Landwirtschaft Bromberg.

Der Direktor: Prof. GeIrlach.
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Fleischbeschau, Fleisch- und Viehverkehr.

‘ ' Redigiert von Glage.

Über die sanit'ütspolizeiliche Behandlung einflnniger

Rinder.

y Von Fricderich-Hersfcld.

Die Beurteilung des Fleisches finniger Rinder ist zu ver

schiedenen Zeiten eine verschiedene gewesen und je nach der

Beurteilung war es auch die sanitätspolizeiliche Behandlung

desselben. Vor dem Inkrafttreten des Reichsfleischbesclmu

gesetzes bestimmte der preußische Ministerialerlaß vom 18. No

vember 1897, daß das Fleisch schwachfihniger Rinder, zu denen

damals auch die einfilnnigen gerechnet wurden, der Freibank

überwiesen werde oder doch nur zum häuslichen Verbrauche

verwendet werden dürfe, nachdem ihm durch Kochen oder

21tägiges Kühlen bzw. Pökeln die gesundheitsschädliche Be

schaffenheit genommen war. Durch diese drakonischen Be

stimmungen wurde das Fleisch, wenigstens das der einfinnigen

Rinder,unverhältnismäßig stark entwertet und es ist wohl allgemein

freudig begrüßt, daß mit dem Inkrafttreten des Reichstleisch

besch'augesetzes eine mildere Beurteilung der einfinnigen Rinder

Platz gegriffen hat. Dadurch, daß das Fleisch einfinniger

Rinder nach der Untersuchung des in 2‘/2 kg schwere Stücke

zerlegten Tieres als minderwertig verkauft werden durfte, war

gegenüber den Bestimmungen des lllinisterialerlasses schon viel

gewonnen. Die Abänderungen der Ausführungsbestimmungten

A, C und D zum Fleischbeschaugesetze vom 16. Juni 1906

gingen noch einen Schritt weiter, indem sie das Fleisch der

einfinnigen Rinder nach 2ltägiger Kühlung sogar dem freien

Verkehr überwiesen, wodurch nur eine unerhebliche Minderung

seines Wertes eintritt. Von dieser Bestimmung kann natürlich

nur in den Gemeinden Gebrauch gemacht werden, denen ein

Kühlhaus zur Verfügung steht, während in den Gemeinden,

welche die Wohltat eines Kühlhauses entbehren, das einfinnige

Fleisch nach wie vor als minderwertig verkauft werden muß.

Hier ließe sich nun meines Erachtens leicht ohne Bedenken ein

Ausgleich schaffen. Da die Riiiderfinnen den Tod ihres Wirtes

nur um 14 Tage bis 3 Wochen überleben, so kommt es also

nur darauf an, das Fleisch 21 Tage zu konservieren, um ihm

seine gesundheitsschädliche Beschaffenheit zu nehmen. Das

Konservieren des Fleisches kann aber doch nicht nur durch

Kühlen allein, sondern auch durch Pökeln erfolgen, und es

liegt meines Erachtens kein Bedenken vor, das Fleisch ein

finniger Rinder nach 2ltägiger Pökelung ebenfalls in den freien

Verkehr zu geben. Selbstverständlich müßte das Fleisch für die

Dauer der Pökelung unter polizeilicher Aufsicht stehen, und

nach Beendigung des Pökelprozesses wäre durch tierärztliche

Untersuchung die einwandfreie Beschaffenheit des Fleisches

festzustellen. Eine‘ Ergänzung der Ausfiihrungsbestimmungen

in diesem Sinne würde jedenfalls für Gemeinden ohne Kühlhaus,

ganz besonders aber für das platte Land, wo minderwertiges

Fleisch bekanntlich außerordentlich schwer verkäuflich ist, von

nicht zu unterschätzendem Vorteil sein. ‘

Milchkontrolle.

Auf dem Kongresse für Hygiene und Demographie, der

kürzlich in Berlin tagte, wurde die lllilchkontrolle in der

Sektion VIII (Demographie) verhandelt. Es sprachen der

Kinderarzt, Prof. Dr. Schloßmann aus Düsseldorf und der

Departementstierarzt, Veterinärrat Dr. Foth aus Schleswig.

 

 

Prof. Dr. Schloßmann forderte in nachdrücklichster Weise,

daß die Milchkontrolle im Stalle einsetzen müsse und betonte

vorwiegend die hygienische Seite. Veterinärrat Dr. Foth er

gänzte die Ausführungen Schloßmanns, indem er besonders

die tierärztliche Seite der Überwachung der Milchgewinnung

näher beleuchtete. Sein Vortrag*) deckte sich dem Inhalt nach

mit seinem vorher im Schleswig-Holsteinischen Tierärztlichen

Provinzialverein gehaltenen Vortrag, der in Nr. 36 der B. T. W.

abgedruckt ist. Der Schluß lautete folgendermaßen: '

Es ergeben sich ohne weiteres für die praktische Milch

kontrolle folgende Forderungen:

1. Untersuchung der Milchkühe auf ihren Gesundheitszustand.

2. Überwachung des Melk- und Stallpersonals zur Ver

hütung etwaiger Milchepidemien.

3.‘ Überwachung der Fütterung und Haltung der Kühe.

4. Überwachung der Gewinnung und weiteren Behandlung

der Milch bis zum Verkauf.

Die unter 2. erwähnte Kontrolle des Melk- und Stall

personals ist Sache des Arztes, die übrigen Aufgaben fallen

größtenteils in den Bereich der Tätigkeit des Tierarztes.

Wiederholt werden beide gemeinsam tätig werden und in der

unter 4. genannten Überwachung wird auch der Chemiker in

Tätigkeit zu treten haben.

Es ist nun leicht einzusehen, daß die Durchführung dieser

Forderungen, die unstreitig mit vielen Umständlichkeiten und

auch mit nicht unbedeutenden Kosten verknüpft ist, von der

privaten Initiative sehr lange nicht in dem wünschenswerten

Umfange zu erwarten ist. Die Klinke der Gesetzgebung ist

also unentbehrlich. Diese wird zunächst den dringlichsten

Teil der Materie, die Gewinnung, die Behandlung und den

Vertrieb der Vorzugsmilch, insbesondere der für Säuglinge,

Kinder und Kranke bestimmten Milch allgemein verbindlich und

zweckmäßig nach den entwickelten Grundsätzen zu regeln haben.

In welchem Umfange die behördliche Kontrolle später auch

auf den gesamten übrigen Milchverkehr auszudehnen ist, das

wird sich vorzugsweise nach den Erfahrungen bestimmen, die

man mit der Untersuchung der Vorzugsmilchanstalten machen

wird. Sicher ist, daß ohne verständige und einsichtsvolle Mit

arbeit der Milchproduzenten selbst an eine gedeihliche Ent

wicklung des Milchverkehrs nicht zu denken ist. Der

Direktor der Veterinärabteilung im Kaiserlichen Gesundheitsamt,

Prof. Ostertag, hat auf der Ausstellung für hygienische Milch

versorgung in Hamburg 1903 und auf dem ersten milchwirt

schaftlichen Kongreß in Brüssel in demselben Jahre angeregt

es möge in der Zentralinstanz eine Kommission gebildet werden, die

aus Milchproduzenten und Leitern milchwirtschaftlicher Institute,

aus sachverständigen Tierärzten und Ärzten zusammengesetzt

sei. Diese Kommission habe von vornherein das Vertrauen der

Milchproduzenten. Sie habe alle Erscheinungen auf dem Gebiete

desv Milchverkehrs zu verfolgen, zunächst das Mindestmaß der

durchführbaren Forderungen festzustellen und von Zeit zu Zeit

zu bezeichnen, welche weiteren Maßnahmen zu treffen seien.

Dieser Gedanke scheint mir für die Vorbereitung einer all

gemeinen Milchkontrolle ernster Erwägung wert. '

Nach vorstehenden Ausführungen habe ich folgende Leit

sätze aufgestellt, die bereits gedruckt in Ihren Händen sein

werden:

*) Publiziert in der Deutsch. Tierärztl. Wochenschr. N0. 43.
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I. Die Versorgung der Bevölkerung mit einwand

freier Milch ist eine unabweisbare Forderung der

öffentlichen Gesundheitspflege.

II. Zur Erfüllung dieser Forderung ist die Klinke

der Gesetzgebung nicht zu entbehren.

III. Für die somit erforderliche Überwachung der

Milchgewinnung und des Verkehrs mit Milch ergeben

sich folgende Forderungen:

1. Untersuchung der Milchkühe auf ihren Gesund

heitszustand,

2. Überwachung des Melk- und Stallpersonals zur

Verhütung von Milchepidemien,

3. Überwachung der Fiitternng und Haltung der

Kühe

4. Überwachung der Gewinnung und weiteren Be

handlung der Milch bis zum Verkauf.

IV. Es unerläßlich, daß zunächst allen

Stallungen, Molkereien und Anstalten, die Vorzugs-,

Kur- und Kindermilchvertreiben, die Verpflichtung

auferlegt werde, diese Forderungen in vollem Um

fange zu erfüllen.

ist

Tierärzte im Meiereiwesen.

Es ist noch nicht übermäßig lange her, daß die Schlachthof

karriere für einen größeren Teil der Tierärzte Anziehungskraft

besitzt. Vielmehr traf man als Leiter von Schlachthöfen in

früherer Zeit in großen Städten öfter pensionierte Offiziere, in

kleineren andere Laien, in erster Linie ausgediente Schutzlente,

an. Wenn die Verhältnisse in hygienischer Hinsicht in Deutsch:

lands Schlachthöfen im Auslande so allseitig gerühmte sind, so

trifft ein nicht geringes Ausmaß an Sonnenstrahlen hierbei die

an den Schlachthöfen fungierenden Tierärzte. Heute finden wir

Laien als Leiter von großen Schlachthöfen z. B. nur ver

schwindend wenige noch an, z. B. Bremen, in

Schlesien und Sachsen den einen oder anderen; von kleinen

Schlachthöfen sind es besonders die süddeutschen kleineren und

mittleren Städte, die sich mit der wöchentlichen ein- bis zwei-.

maligen Inspektion durch einen Tierarzt begnügen, und wo der

Hauptdienst durch fleischbeschauende Hallenmeister ausgeübt

wird. Es wäre zu wünschen, daß auch hier mit der Zeit eine

Besserung eintritt, zumal die Schlachtgebühren an solchen

Schlachthöfen keineswegs geringer zu sein pflegen, als an den

Schlachthöfen mit tierärztlicher Leitung,‘ und an Tierärzten ja

doch ein großer Überfluß z. Zt. herrscht. Dieser Überschuß

von‘ jungen Tierärzten, für den zur Zeit keine Verwendung be

steht und der als Reservearmee zur Zeit die Besserstellung

der kommunalen Tierärzte verhindert, kann aber auch ganz

leicht ein seinem Können entsprechendes Unterkommen finden,

wenn man ihn, da die „Fleischhygiene“ so ziemlich besetzt ist,

in die „Milchhygiene" aufnimmt. Wenn ich hierzu die An—

regung gebe, so leitet mich in erster Linie der Grundgedanke,

daß die Milchhygiene immer noch das Schmerzenskind der

Tierärzte ist. In vielen Städten liegt den kommunalen und be

amteten Kollegen die allgemeine Aufsicht über die Milch

produktion ob — etwa zu 15 Proz.; zu 85 Proz. wohl ist sie

in den Händen der Chemiker, Gehen wir also einen Schritt

weiter und bringen auch die Produktion der Milch und auch der

Butter in den tierärztlichen Beruf! Die Sache ist nicht schwer.

Legen wir nur die Hände vertrauensvoll in die Macht wissen

Hamburg;

 

schaftlicher Autoritäten, die gewiß, wenn sie um ihre An

schauung befragt werden, nicht 'in Verlegenheit sein werden,

wem sie den Vorrang geben, einem oberflächlich nach Art der

Fleischbeschauer ausgebildeten, oder einem tierärztlich und

technisch vorgebildeten Leiter. Bekanntlich ist es Tatsache,

daß mehr und mehr die Molkereien privater und genossenschaft

licher Art sich vergrößern, sei es durch Aufnahme der kleineren,

sei es durch Errichtung neuer genossenschaftlicher Gesellschaftß

betriebe. Diese Art Gesellschaftsbetriebe ist bereits an vielen

Orten in der Mehrzahl und bestehen teilweise schon über ein

Jahrzehnt. ‘ ~

Sie werfen meist recht ansehnliche Erträgnisse für die Ge

nossen der Molkerei ab und lassen auch, unähnlich vielen kom

munalen Schlachthofbetrieben, mit Geldsäcken ‘von uriörgriind

licher Tiefe, den Molkereidirektoren' eine ‘im‘Viergleich zu der

Bezahlung der meisten Kommunaltierärzte recht ansehnliche Be

soldung zukommen. So erhalten die meisten mir bekannten

Molkereidirektoren Gehälter von 4000 bis 10000 Mark ‘(also

das Doppelte bis Vierfache des ortsansässigen Schlachthoftier

arztes), und haben weiter keine Vorbildung, als die einer guten

Volks- resp. Mittelschule. Wohl sind auch derlei Stellen begehrt;

es ist aber keine Frage, daß, wenn die Tierärzte sich für dieses

Nebenfach intensiv beschäftigt haben, sie als Sieger hervorgehen

werden. Die Ausbildung denke ich mir so, daß nach Erlangung

der Approbation der junge Tierarzt gleichzeitig mit der Pro

motionsarb‘eit bei einem von~ unseren Fachprdfessoren oder auch

bei Professoren an landwirtschaftlichen Hochschulen ein kleines

Spezialstudium im Molkeieifach absolviert und an einer der

' vielen landläufigen‘ Molkereischulen einen Kurs mitmacht. Be

sondere .Verdien’ste hat sich nach den mir gewordenen Mit

teilungen Herr’Pr0f.‘Dr. ‘Fleischmann in Göttingen um die

Heränhildüng von‘ Molkereibeamten erworben. Eine Reihe von

Molkereidirektomn verdankt ihm ihre Existenz. Man könnte mir

allenfalls einwenden, ein Beruf, der bisher von nichtakademisch

Gebildeten eingenommen wurde, sei nicht Sache des Tierarztes;

der kurze Hinweis auf die Genese des Schlachthofwesens im An

fange dieser Zeiten dürfte jedoch auch hier manchen Zögernden

bekehren. Das Molkereiwesen kann nur gewinnen, wenn es

unter der Leitung tüchtiger Tierärzte steht; die meist reichen

Mittel der großen Molkereien gestatten dem Tierarzte eine

intensive bakteriologische Tätigkeit. Daneben kann den ge

nossenschaftlichen Milchproduzenten nur gedient sein, wenn sie

in ihrer Viehhaltung Rat und Hilfe finden. Die ganze Tätigkeit

eines Molkereibetriebes ist vorinittags beendet. Derselbe könnte

als Tierarzt nachmittags noch Praxis treiben. DasRechuungs

wesen ist leichter zu handhaben, als an einem Schlachthofe; der

Ärger, den der‘Molkereidirektor auszustehen hat, beträgt nur

einen geringen Prozentteil von dem des Schlachthoftierarztes.

Es könnte allenfalls bemängelt werden, ~ daß Arbeiter usw. im

Hause des Molkereidirektors wohnen. Doch sind die Wohnungen

der Schlachthofleiterv keineswegs durchschnittlich besser; es

wohnen darin oft auch Hallenmeister, und sind sie der Aufent

halt von Trichinenschauern den‚Tag über. Durch Anlernen von

Eleven haben die Molkereidirektoren Nebenverdienste; auch

haben sie freie Wohnung, Brand, freie Milch, Butter und meist

großen Garten in Benutzung. Die Tierärzte haben gezeigt,

dadurch daß sie meist unentgeltlich die Leitung von Säuglings

milchanstalten übernahmen, daß sie die Materie zu beherrschen

wissen und, auch noch Lust an der Sache haben, da wo Ärzte
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und Chemiker sich mangels Bezahlung gedrückt haben. Mögen

sie es verstehen, sich auch im Molkereifach zu betätigen.

Durch den stetigen Umgang mit praktischen Landwirten würde

auch ein weiterer Konnex des Tierarztes mit der Landwirtschaft

geschaffen und der Landmann würde den Tierarzt nicht nur

von den trüben Stunden kennen, wo Krankheiten bei seinen

Haustieren weilten, sondern auch dort, wo er über ein wichtiges

Erzeugnis der Landwirtschaft mit ihm konferieren kann.

Dr. med. vet. et phil. Göhler.

Zu den Ausführungsbestimmungen zum Reichs

fleischbeschaugesetz.

Von F. Henschel-Berlin, städt. Obertierarzt.

I0. Atyplsche Tuberkulosefille und ä 23, Nr. I2 B. B. A.

(Zeiuchr. t‘. Flelsch- und Milchbygicne 1907, S. 377.)

Nach ä23, Ziffer 12 B. B. A sind „in Verdachtsfällen“ die

Fleischlymphdrüsen zu untersuchen. Es entsteht daher bei der

Untersuchung auf Tuberkulose die Frage, wann dieser Ver

dachtsfall gegeben ist. Da das Gesetz hierfür keine Normen

vorschreibt, urteilen die Sachverständigen sehr verschieden.

Henschel sieht den Verdachtsfall dann als vorliegend an,

wenn tuberkulöse Veränderungen in Eingeweiden gefunden

werden, die nur auf dem Wege der großen Blutbahn infiziert

sein konnten. In gleicher Weise hat Ostertag Stellung ge

nommen. Demgegenüber vertritt Pitt die Anschauung, ein

exaktes Verfahren bei der Tuberkulose bestehe erst dann, wenn

in jedem einzelnen Falle dieser Krankheit sämtliche Fleisch

lymphdrüsen untersucht würden. Ein solches Vorgehen würde

indessen an großen Schlachthöfen undurchführbar sein.

Henschel betont nun mit Recht, daß bei tuberkulösen

Tieren bisweilen Tuberkulose einer intermuskulä.ren Lymphdriise

nachgewiesen werden könne, ohne daß nach dem Befunde in

den Eingeweiden der Fall als ein Verdachtsfall aufzufassen

war, und stellt zum Beweise 17 derartige Fälle in einer Tabelle

zusammen. Wegen dieser atypischen Funde bei Tuberkulose

ist es daher auch bei sorgfältiger, nach den jetzigen Be

stimmungen ausgeführter Untersuchung nicht ausgeschlossen,

daß Fleisch als tauglich in den Verkehr gelangt, in welchem

später bei der Zerlegung eine tuberkulöse Fleischlymphdriise

gefunden wird. Zur Exkuipation der Sachverständigen in der

artigen ungewöhnlichen Fällen ist hierauf besonders hinzuweisen.

Epid6mio allmentaire due a des bacilles du type para

typhique B Pr6eocit6 des accidents.

Von A. Netter et T. Rlbsdeau-Dumas.

(Comptal rendus See. Biol„ 'l‘. LXII., 1907, 575-578.)

Verfasser wiesen im letzten Jahre durch die Kultur den

Paratyphusbazillus B bei einer durch Genuß einer Pastete ver

anlaßten Fleischvergiftung nach. Sieben Mitglieder einer

Familie waren unter choleraartigen Erscheinungen 10 bis

24 Stunden nach der Mahlzeit erkrankt. Speisereste standen

zur Untersuchung nicht mehr zur Verfügung, dagegen gelang

es aus dem Urin und den Fäkalien von drei Patienten einen

Bazillus zu isolieren, der Agglutination mit dem Secum der

Betrefl'tenden zeigte und nach seinen biologischen Eigenschaften

zur Paratyphusgruppe B zu gehören scheint, trotz geringer

Unterschiede. Es ist bekannt, daß der Paratyphusbazillus B

schon bei mehr als zwanzig Fällen von Vergiftungen durch

Rind-, Schweine- und Pferdefieisch isoliert wurde. Solche

Beobachtungen hat man gemacht in Deutschland, England,

 

 

Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz. Der

Paratyphusbazillus B ist jedenfalls eine Bakterie, die eine be

trächtliche Bedeutung für die Fleischhygiene besitzt und eine

der häufigsten Ursachen der Fleischvergiftungen sein dürfte.

Über eine Fleischvergiftung durch Paratyphus B.

Von Dr. Albert Fromme.

rmmmmm r. Bskteriologie, r. amn., .xun. Bd., Seite m.)

Im vorigen Jahre erkrankten in H. 32 Personen an akuter

Fleischvergiftung. Verfasser untersuchte das übriggebliebene

Fleisch 6 Tage nach den ersten Erkrankungen: einen rohen

Schweineschinken und Ueberreste von gebratenen Koteletts und

gekochtem Schweinefleisch. Der Schinken war bereits stark

faul und im mikroskopischen Bilde ermittelte man fast alle

Bakterienarten. Die aerobe Kultur erfolgte auf gewöhnlichem

Agar, auf v. Drigalski-Conradi- und Malachitagar. Es gelang

die Züchtung eines Stammes, der sich kulturell von den bei

Paratyphuserkrankungen beschriebenen Stämmen nicht unter

scheiden ließ. Mit Hilfe der Serodiagnostik und durch die

Immunitätsreaktionen sind, wie Kutscher und Meinicke erst

kürzlich darlegten, die verschiedenen Fleischvergiftungsbakterien

in zwei Gruppen zu teilen, wie sie bereits von de Nabele auf

gestellt wurden. Als Typus der Gruppe I ist der Stamm

Aestogik anzusehen, dieser Stamm wird von agglutinierendem

Paratyphusserum bis zur Titergrenze beeinflußt. Der typische

Vertreter der Gruppe II ist das echte Bact. enteritidis Gaertner,

das von agglutinierendem Paratyphusserum fast nicht, dagegen

von Typhusserum fast bis zur Titergrenze beeinflußt wird. Als

identisch mit dem Typus I ist der Bazillus Paratyphus B auf

zufassen. Im vorliegenden Falle ergaben die Agglutinations

versuche, daß die Bakterie einen Paratypus B darstellte. Durch

Agglutination mit dem Blute der Erkrankten wurde der Beweis

ring für die ätiologische Bedeutung geschlossen. Wichtig ist

die Frage, wie das Fleisch infiziert worden war, insbesondere

ob die Infektion vor oder nach dem Tode des Tieres erfolgte.

Eine systematische bakteriologische Untersuchung an einer großen

Anzahl von Tieren über das Vorkommen von Paratyphus müßte

Klarheit bringen, inwieweit der Paratyphus ein Erreger von

Tierkrankheiten ist. v. Drigalski verlangt zur Einschränkung

der Fleischvergiftungen durch Paratyphus eine bakteriologische

Untersuchung von dem Fleische jedes Tieres mit Erkrankung

unbekannter Ätiologie und, falls Paratyphus gefunden wird,

Vernichtung des Fleisches.

Großer Export von Schlachtpferden aus England.

(Maanedukrlft lor Dyrlaeger. 17. Band, lief! S.)

Bekanntlich werden Schlachtpferde in England selbst wenig

geschätzt, aber in großer Zahl nach Belgien und Holland

exportiert. Auf Grund einer Anfrage im englischen Oberhaus

erklärte der Minister des Äußeren, daß im Jahre 1904 aus

England 23 383 Pferde exportiert wurden, deren Wert je unter

10 ;E betrug.

Von diesen Pferden gelangten

nach Belgien . . . . 16 967 Stck.

„ Holland 6 231 „

„ Deutschland . . 145 „

„ Frankreich . . . 40 „

Englands Ausfuhr an Schlachtpferden ist hiernach ungefähr

ebenso groß wie der ganze dänische Pferdeexport. Dr. St.
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Untersuchungsstollo für Konservlerunnunlttel.

Der Deutsche Fleischer-Verband hatte eine Untersuchungs—

stelle für Fleischkonservierungsmittel errichtet. Im

Jahresbericht des Verbandsvorsitzenden für die Zeit vom 1. Juni

1905 bis 31. Mai 1906 wird über die Wirksamkeit und die Tätig

keit der Untersuchungsstelle Nachstehendes berichtet:

Die Untersucbungsstelle für Fleischkonservierungsmittel hat

weiter sich ruhig und in zufriedenstellender Weise entwickelt, 0b

glcich dieser unstreitig segensreich wirkenden Einrichtung von

den verschiedensten Seiten Gegner erwachsen sind. Die öffent

lichen Chemiker sehen sie mit scheelen Augen an, weil ihr Gut

achten jetzt nicht mehr im Kurs ist, sondern das Gutachten der

Untersuchungsstelle die Vorzugsstellung genießt, die Fabrikanten

von Konservierungsmitteln, deren Erzeugnisse bei der Prüfung unter

legen sind und diejenigen, die ihr Produkt wegen unserer öfteren

Ermahnung und mangels des Urkundenstreifens des Deutschen

Fleischer-Verbandes nicht absetzen können, verwünschten die Unter

suchungsstelle und zuguterletzt finden sich auch im eigenen Ge

werbe Gegner der Einrichtung, denn im Bezirksverein Königreich

Sachsen wurde ein Antrag auf Aufhebung der Untersuchungsstation

angenommen, weil das Gutachten des Verbandes als eine Em

pfehlung angesehen werde und so zu mißverständlicher Auf

fassung führe. ‘

Mit allem Nachdrucke muß hier festgestellt werden, daß noch

kein Fleischer wegen Verwendung eines von der Untersuchungs

stelle des Deutschen Fleischer-Verbandes begutachteten Konser

vierungsmittels gerichtlich zur Verantwortung gezogen worden ist;

zweimal schien ein solcher Fall vorzuliegen, aber jedesmal stellte

es sich heraus, daß die Angeklagten andere Salze benutzt und nur,

um sich zu retten, angegeben hatten, sie hätten vom Deutschen

Fleischer-Verband begutachtete Salze benutzt. Ein solches Ver

fahren ist ehrlos und geeignet, den guten Ruf unserer Einrichtung

zu schädigen.

Wenn man sich ein Bild von dem Wert der Untersuchungs

stelle machen will, so muß man berücksichtigen, daß von 15 ein

gesandten Konservierungsmitteln 2 ohne weiteres und 5 nach vor

genommener Untersuchung als den gestellten Anforderungen nicht

entsprechend zurückgewiesen werden mußten, 8 erhielten den

Urkundenstreifen des Deutschen Fleischer-Verbandes. In einem

weiteren Falle war seitens eines Bezirksvereins lediglich die An—

alyse eines Salzes gefordert worden, in einem anderen ein Gut

achten über einen bestimmten Stoff; einige Fälle behandelten die

Nachuntersuchung der im Handel befindlichen begutachteten Prä

parate. Die Ausgaben hierfür stellten sich auf 1872 Mk. 33 Pf.,

die Einnahmen auf 2022 Mk. 80 Pf.; außerdem 150 Mit. in Depot.

Es kann gar keinem Zweifel unterliegen, daß das Bestehen

der Untersuchungsstelle auf die Herstellung und den Vertrieb von

F]eischkonservierungsmitteln einen heilsamen Einfluß ausgeübt hat;

mit Freuden muß auch konstatiert werden, daß die Verbands

mitglieder sich — wie aus den Klagen und Beschwerden der be

trofienen Fabrikanten hervorgeht -— an der Ermahnung des Ver

bandsvorstandes halten und nur Konservierungsmittel mit Urkunden

streifen kaufen. Außerdem hat der Verbandsvorstand, um jeglichen

Mißverständuissen vorzubeugen, wiederholt darauf hingewiesen,

daß manche Behörden keinerlei Zusatz zu Hackfleisch duldeten

und dort auch die begutachteten Konservierungsmittel nur unter

Deklaration verkauft werden dürften. R.

Zur Vleh- und Fleischeinfuhr aus Argentinien nach England.

Wie peinlich die englische Regierung darauf bedacht ist, die

Einschleppung der Maul- und Klauenseuche nach England zu ver

hindern, beweist die Stellungnahme des englischen Landwirtschafts

ministers dem Plane gegenüber, aus Argentinien Vieh zur Ab

schlachtung nach den Kanalinseln überzuführen. Die Einfuhr von

lebendem argentinischen Vieh nach England hatte 1890 begonnen

und betrug damals 653 Rinder und 22082 Schafe. Sie belief sich

1895 bereits auf 39494 Rinder und 308094 Schafe und erreichte

1899 die Höhe von 85365 Rindern und 382 080 Schafen. Der Aus

bruch der Maul- und Klauenseuche unter dem argentinischen Vieh

veranlaßte England indessen 1900 die Einfuhr lebenden Viehs in

sein Gebiet zu untersagen. Diese Maßnahme versetzte die

 
amerikanischen Züchter in die Notwendigkeit, gekühltes und ge

frorenes Fleisch zu exportieren; auf die dringenden Einwirkungen

der argentinischen Regierung wurde zwar im Februar 1903 das

Verbot wieder rückgängig gemacht, indessen wegen des dauernden

Herrschens der Maul- und Klauenseuche schon im Mai_ desselben

Jahres wieder in Kraft gesetzt.

Man wollte nun die Einfuhr in anderer Weise versuchen Der

Plan bestand darin, lebendes Vieh zum Abschlachten nach der Kanal

insel Alderney zu bringen und das frische Fleisch von dort nach

Southampton oder anderen englischen Häfen zu schaden, von wo

es dann weiter nach dem lnlande verschickt werden sollte

Alderney gehört zu den normannischen Inseln. Es steht unter

englischer Herrschaft, hat aber eine eigene Verwaltung, die den

Plan ohne Zustimmung der englischen Regierung durchführen

konnte. Die Insel besitzt etwa 2000 Einwohner, welche sich zu

dem Unternehmen günstig stellten. Es sollten in Alderney Ställe

und Schlachthäuser mit Kühleinrichtungen erbaut werden, sowie

Anlagen zur Konservenfabrikation und zur Verwertung aller Neben

produkte der Schlächterei, wobei alles unter der Aufsicht der

englischen Regierung stehen sollte.

Einen Gegner fand der Plan in der Person des englischen

Landwirtschaftsministers, welcher drohte, im Falle der fraglichen

Vieheinfuhr nach Alderney für das Vieh der Kanalinseln das Be

treten Englands zu untersagen. Die Unternehmer versicherten, daß

eine Verbreitung ansteckender Krankheiten ausgeschlossen sei, da

die Tiere unter ständiger Kontrolle wären. Sie würden beim An

kauf untersucht und hätten vor der Einschiffung eine Quarantäne

von 30 Tagen durchzumachen. Des weiteren sollte bei der Ein

schiffung eine Untersuchung durch einen beamteten Tierarzt er

folgen, sowie bei dem Ausladen eine Prüfung durch einen englischen

Veterinär. Im Jahre 1905 und den ersten fünf Monaten 1906 wurden

90000 Schafe nach Antwerpen zur Abschlachtung gesandt, deren

Fleisch darauf zum großen Teil nebst den anderen Schlacht

produkten nach England ohne nachteilige Folgen eingeführt worden

wären. Deshalb sei eine Seuchenverschleppung auch von Alderney

aus nicht zu befürchten.

Das Projekt findet eine gewichtige Fürsprache bei M'Fadyeau,

trotzdem hat der Landwirtschaftsminister erklärt, daß er die Aus

führung verhindern wolle, um England nicht der Gefahr der Ein

schleppung der Illaul- und Klauenseuche auszusetzen.

Englands Vleh- und Fleischlmport im Jahre l906.

Die gesamte Einfuhr an Rindfleisch sowie an Schafficisch be

lief sich auf 17 449 213 .."5, wovon 4940 496 f die Einfuhr aus den

Kolonien repräsentierte, 6 577 815 ;E die der argentinischen Republik,

5930 952 .45 diejenige anderer Länder, hauptsächlich der Vereinigten

Staaten. Nordamerika sandte auch im Werte von 9852 479 55

lebende Ochsen und Schafe nach England.

Gefrorenes Fleisch wird jetzt in der Marine, der Armee, in

Hospitälem und anderen öffentlichen Anstalten, an Bord der

Passagierdampfer, in Konsumvereinen, Hotels usw. gebraucht und

behauptet völlig seine Stellung bei den Kleinhändlem.

Von dem in Großbritannien konsumierten Fleisch sind 17 Proz.

gefrorenes, 9 Proz. gekühltes und 11 Proz. lebend importiertes.

Mithin bezieht dieses Land 37 Proz. seines Fleischbedarfes vom

Auslande.

Was speziell die Einfuhr von gefrorenem Fleisch betrifft, so ist

dieselbe seit dem Jahre 1890 von 81 258 t auf 345 026 t im Jahre 1906

gestiegen. Entsprechend dieser Steigerung haben auch die Gefrier

werke in Argentinien, Australien usw. zugenommen; dieselben

lieferten im Jahre 1906: 443 077 t gegen 411656 t im Jahre 1905

und 342 250 t im Jahre 1904.

Vom amerlkanlschen Flelschtrust.

Die Trustbildung in den Vereinigten Staaten ist, wie die „Freie.

Ztg.“ gelegentlich der Wiedergabe einer Rede des Präsidenten

Roosevelt im Kampfe gegen die Trusts bemerkt, soweit gediehen,

daß wenige Hundert Riesengesellschaften beinahe das ganze wirt

schaftliche Leben unter ihren Bann gebracht haben. Mit welcher

Rücksichtlosigkeit der Fleischtrust den ganzen Fleischhandel an

sich zu reißen sucht, wird anschaulich geschildert. Die Viehzucht
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im Norden ist völlig abhängig geworden und der Trust greift tief

in das Handwerk ein. So weit seine Macht reicht, kann kein Bauer

gegen seinen Willen Schlachtvieh verkaufen und kein Schlächter

gegen den Willen des Trusts Schlachtvieh kaufen oder seine

Kundschaft versorgen. Kommt ein Bauer mit Vieh zu Markt, so

begegnet er dort einem Trustagenten, der zu den größten Schleuder

preisen Vieh feilhält. Kein Schlächter wagt dem Eigentümer das

Vieh abzukaufen, da er fortan kein Tier vom Trust kaufen könnte.

Jeder unabhängigen Sehlächterei wird eine Trustschlächterei als

Konkurrent beigegeben, die so billige Preise stellt, daß erstere

zugrunde gerichtet wird. So sind ein großer Teil des Land

wirtsehaftsbetriebes und die Schlächtereien in Abhängigkeit geraten.

Die Allmacht des Trusts geht auch daraus hervor, daß derselbe der

„New York Butchers Dressed Meat Company“, welche zur Be

kämpfung des Fleischmonopols vor einigen Jahren mit 1 Million

Dollars Betriebskapital gegründet wurde, die Existenzbedingungsn

so untergrub, daß sie ihr Geschäft einstellen mußte und vom Trust

aufgekauft ist. Es gibt wenige Fleischhandelsgeschäfte, die noch

nicht getrustet sind, von der ‘größten noch unabhängigen Gesell

schaft besitzt der Trust fast die Hälfte der Aktien.

Blut geschächteter Tiere.

Bei der Ausführung des Schächtschnittes wird regelmäßig

die Halsportion des Schlundes durchgeschnitten. Hierbei ent

leert sich der augenblickliche Inhalt des Schlundes und weiterhin

der Inhalt des Magens aus der Schnittöli'nung und mengt sich

dem Blute bei, das aus den gleichfalls durchgeschnittenen Blut

gefäßen abfließt. Das Blut wird hierdurch verunreinigt. Die

Anwendung der sogenannten Schluudzange ist kein ausreichendes

Mittel, um die Verunreinigung zu verhüten. Durch die Schlund

zange kann der Austritt des im Augenblicke des Schächtens

im Schlunde vorhandenen Inhaltes nicht verhindert werden. An

der blutüberströmten Halswunde ist auch eine sichere Kontrolle

darüber unausführbar, ob die Schlundwunden so verschlossen

sind, daß aus ihnen weder fester noch flüssiger Inhalt entweichen

kann. Durch die Untersuchung des Blutes geschächteter Tiere

kann gleichfalls nicht festgestellt werden, ob es frei von "er

nnreinigungen ist. Durch die Untersuchung lassen sich nur

Verunreinigungen durch feste Bestandteile, nicht aber solche

durch flüssige Teile des Schlund- und Mageninhaltes nachweisen,

da diese durch die rote Farbe des Blutes verdeckt werden.

Das Blut geschächteter Rinder, sowie sonstiger Tiere ist

demnach gemäß _S 35 .\’r. 18 der vom Bundesrate zum Fleisch

beschaugesetze erlassenen Ausführungsbestimmungen vorn 30. Mai

1902 als untauglich zum Genusse für Menschen an

zusehen.

Eine Anlage ist wieder beigefügt.

Der Minister für Landwirtschaft, Der Minister der geistlichen,

Domänen und Forsten. Unterrichts- und Medizinal

l. A.: gez. Küster. Angelegenheiten.

I. A.: gez. Förster.

An den Herrn Regierungspräsidenten in Wiesbaden.

„Der vorstehende Erlaß ist sowohl vom hygienischen als

auch tierschützlerischen Standpunkt aus lebhaft zu begrüßen,

besonders da durch denselben die Verwendung der sogenannten

Schlundzange, die meines Erachtens nur als Umgehung der

gesetzlichen Vorschriften angesehen werden konnte, als unge

eignet bezeichnet wird.“ Simmermacher.

Gehälter der Schlschthoftlerärzte.

Im Anschlusse an eine vergleichende Besprechung der Ge

hälter der deutschen und österreichischen Schlachthoftierärzte

wird im „Tierärztlichen Zentralblatt“ als hauptsächlichster Grund

 
dafür, daß seitens der Städte die Gehälter der Tierärzte so

niedrig bemessen zu werden pflegen, genannt, daß die Tätigkeit

der Tierärzte im Gegensatze zu anderen Beamten, z. B. den

technischen, sich zu sehr im Verborgenen abspielt. Für den

Baumeister spricht jedes Haus, jede neu angelegte Straße, von

dem Tierarzt hört das Publikum selten etwas, seine segens

reiche Tätigkeit wird nicht beachtet. Ihm fehlt die direkte Be

rührung mit der Bevölkerung. Es muß daher eine Aufgabe der

Tierärzte sein, die Bevölkerung über die Bedeutung der Fleisch

beschau und Nahrungsmittelkontrolle aufzuklären, sei es durch

Vorträge, sei es durch Publikationen oder einfache, aber

kritische Veröffentlichungen der Resultate der Beschau. Daß

der Tierarzt Gegner hat, weil er Tierarzt ist, mag heute wohl

nicht mehr besonders ins Gewicht fallen, er hat nur zu wenig

Fürsprecher, weil man ihn nicht kennt.

Berichtigung betreffend Trlchlnenschauproben ln Königsberg.

In Nr. 46 der Berliner Tierärztlichen Wochenschrift S. 845

wird in der Mitteilung „Zum Besitzrecht auf die Trichinenschau

prob'en“ auf die Verhältnisse in Königsberg Bezug genommen.

Hierzu macht im Auftrage des Magistrats Herr Schlachthof—

direktor Maske folgende Mitteilung.

Der Erlös aus den Fleischproben wird hier etatsmäßig ver

einnahmt und dient ebenso wie die Gebühren und sonstigen

Einnahmen zur Deckung der Ausgaben. Es trifft nicht zu, daß

ein Mitglied der Fleischerinnung hiergegen klagbar geworden

und ihm vom Gericht die Auszahlung des Erlöses zugesprochen

ist. Wahr ist nur, daß die Fleischerinnung, nachdem ein

früherer gleicher Antrag vom Magistrat abgelehnt ist, am

10. August er. einen neuen Antrag gestellt hat, ihr den Erlös

aus den Fleischproben auszuzahlen. Der Magistrat hat bisher

diesen Antrag nicht abgelehnt, sondern es schweben Verhand

lungen, um mit der Fleischerinnung eine gütliche Einigung zu

erzielen.

Zugleich hat auf eine Anfrage des Herrn Direktors Maske

die Direktion des Schlachthofes zu Dresden mitgeteilt, daß das

dortige Regulativ keine Änderungen erfahren habe und die

Trichinenschaugebilhr nach wie vor 1 M. betrage. Der Erlös

aus den Trichinenschauproben wird etatsmäßig vereinnahmt und

am Jahresschluß derartig geteilt, daß die eine Hälfte der Stadt

rat, die andere Hälfte die Fleischerinnung erhält.

Schlschhot‘hauten.

Der Bau eines Schlachthofes wurde beschlossen in Alten

stadt und in Duderstadt.

Unzulässlgkeit von Murktgehllhren im Schlachthsuse.

Nach der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts,

II. Senats. sind die Gemeinden nicht berechtigt,

Benutzern eines Schlachthauses außer den nach dem Gesetz vom

18. März 1868 zugelassenen Gebühren noch eine Abgabe dafür

zu erheben, daß die das Schlachthaus zum Schlachten benutzenden

Personen das von ihnen geschlachtete Vieh an Ort und Stelle

verkaufen. (Marktgebühn) Die Gemeinden können für die

Benutzung des Schlachthauses, sowie für die Untersuchung des

Schlachtviehs bzw. des Fleisches gemäß Q 5 des vorgenannten

Gesetzes Gebühren fordern. Unter Benutzung im Sinne dieses

Gesetzes soll aber nicht jede ‚sich im Schlachthause vollziehende

Tätigkeit verstanden werden, sondern nur solche, deren Aus

übung das Gesetz im Auge hat. Die Gemeinde kann nur von

denjenigen Personen Gebühren fordern, welche das Schlachthaus

von den
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zum Schlachten von Vieh benutzen. Wenn sie außerdem aber

von den Beuutzenden noch Gebühren fordert für den Weiter

verkauf des geschlachteten Viehs im Schlachthause, so über

schreitet die Gemeinde die ihr durch das Gesetz gezogenen

Schranken. Hierbei kann es sich auch nicht um eine Markt

gebiihr handeln. Eine solche kann nur dann gefordert werden,

wenn das Schlachthaus auch zum Marktplatz fiir einen öffent

lichen Markt erklärt worden ist. Dies ist vorliegend nicht der

Fall. Auch um einen Privatmarkt handelt es sich hier nicht,

der der Gemeinde gestattet, Bestimmungen darüber zu treffen,

wer zur Benutzung zugelassen und an welche Bedingungen die

Zulassung geknüpft werden soll. Es handelt sich hier vielmehr

um eine Abgabe, die dafür erhoben wird, daß die das Schlacht

haus zum Schlachten benutzenden Händler in dem Schlacht

haus das von ihnen geschlachtete Vieh auch verkaufen. Zur

Erhebung einer solchen Abgabe ist die Gemeinde nicht be

rechtigt. Die Abgabe fällt weder unter den Begriff der Gebühren

im Sinn der gg 4, 6 des Kommunalabgabengesetzes vom

14. Juli 1893, noch stellt sie sich dar als ein durch g 11

Abs. 1 a. a. O. aufrecht erhaltenes‘ Marktstandsgeld im Sinn

des Gesetzes vom 26. April 1872. Preuße.

Ein Streit um dls Flslschbescbaugebllhren.

In Masmünster im Elsaß hatte die Gemeinde das Gehalt des

nichttierürztlichen Fleischbeschauers auf 800 Mark festgesetzt, was

diesen nicht befriedigte. Weil seine Beschwerden und die Ver

suche zu einer Einigung über die Höhe der ihm zu zahlenden Ent

schädigung zu gelangen zu keinem Ergebnis führten, beschritt der

Fleischbeschauer den Klageweg und fordert die Auszahlung sämt

licher Fleischbeschaugebühren vom l. Januar 1905 bis 31. März 1907.

Der Ausgang des Prozesses ist von prinzipieller Bedeutung nach

der Richtung hin, ob Gemeinden die Fleischbeschauer mit einem

geringeren Gehalt abspeisen dürfen, als die denselben zustehenden

Gebühren betragen. Das Streitobjekt beträgt nach Abzug des

Anteils für den Stellvertreter 2978 Mark, was einer jährlichen Ein

nahme von rund 1200 Mark entsprechen würde.

Flelschverkauf In Krämerllden.

Der Vorstand des Bayrischen Fleischerverbandes hat an das

Staatsministerium eine Eingabe gerichtet, um Erlaß einer ober

polizeilichen Ordnung für die Geschäftsbetriebe, in denen gleich—

zeitig mit anderen Artikeln'auch Fleisch- und Wurstwaren neben

bei geführt werden. Bisher hatteh alle orts- und distriktspolizei

lichen Vorschriften nur Geltung für die Metzger.

Aucschwefeln der Kühlräume.

Die Annahme, daß durch Ansschwefeln der Räume eine

beträchtliche Desinfektionswirknng erzielt werde und sich üble

Gerüche beseitigen lassen, ist zu einer nicht seltenen Anwendung

des genannten Verfahrens für Fleischaufbewahrungsräume Anlaß.

Dabei kann es sich indessen~ ereignen, daß die sich bildende

schweflige Säure ins Fleisch gelangt, welches vor gehörigem Aus

lüften in die ausgeschwefelten Räumlichkeiten gebracht wird.

Dieserhalb kann ein Fleischer zu Unrecht in den Verdacht kommen,

schweflige Säure dem Fleische vcrbotswidrig zugesetzt zu haben,

und die Gerichte pflegen ohne Rücksicht auf die Veranlassung für

den Gehalt an schwefliger Säure den betreffenden Fleischer zu

bestrafen. Der Vorstand der Hamburger Schlächter-lnnung hat

deshalb öffentlich vor der unmittelbaren Benutzung ausgeschwefelter

Räumlichkeiten gewarnt, richtiger wäre es gewesen, darauf hinzu

weisen, daß das Ausschwefeln als fast unwirksame Desinfektions

methode ganz fallen gelassen werden sollte.

Aufhebung des Hsckzwanues In Ravensburg.

In Ravensburg in Württemberg waren die Schlachter verpflichtet,

rohes Fleisch im städtischen Schlachthausc zu hacken. Auf eine

Beschwerde des Fleischervereins hat das Ministerium des Innern

 

die fragliche Bestimmung des Polizeistatuts jetzt für ungültig er—

klärt. Der "erkehr mit Schlachtviräh und ~Fleisch in Württemberg

ist durch eine Verfügung des Ministeriums vom l. Februar 1903 ge

ordnet und unter den darin der ortspolizellichen Regelung über

lassenen Bestimmungen ist keine, aus der sich der Schlachthaus

zwang auf zur Fleischverarbeitung zählende Hantierungen der

Metzger herleiten laßt.

Meisterkurse.

Die Hamburgische Gewerbekammer hat sogenannte „Meister

kurse“ für die verschiedenen Handwerke eingerichtet. Dieselben

sollen ausschließlich in der Weise abgehalten werden, daß die

Meister von dem Dozenten in Vorträgen, Demonstrationen und durch

Besprechungen verschiedener Punkte aus der Praxis auf alle

diejenigen Neuheiten und wi:senschaftlichen Fmschungsergebnisse

aufmerksam gemacht werden, welche ihnen in ihrem Geschäft von

Nutzen sein können. Man hofft dadurch das Handwerk zu fördern

und die Praxis mit der Wissenschaft zu verknüpfen. Der Staat

zahlt zur Durchführung der Kurse einen erheblichen jährlichen

Beitrag. Neu eingerichtet sind in diesem Jahre die Kurse für

Schlachtermeister, deren Leitung Professor Glage übertragen ist.

Die Zahl der Teilnehmer soll eine geringe sein, damit der Nutzen

für den einzelnen ein desto größerer ist.

Wleviel verdlent ein Schlichter beim Auspfunden eines Schwelns?

Die Metzgermeister in Bonn haben unter Zuziehung unpartei

ischer Zeugen eine Probeschlachtung vorgenommen, um darzulegen,

wie hoch der Verdienst bei der Schlachtung und dem Auspfunden

eines Schweines sei. Das Schwein wog 137 Pfund und kostete

mit Schlachtgebühren 88,74 M. Beim Auswiegen wurden 94,70 M.

eingenommen, so daß der Verdienst 5,96 M. = 6,72 Proz. betrug.

Schlschthsusbautsn.

Zu Erweiterungs- und Neubauten auf dem Schlachthofe in

Breslau wurden über eine halbe Million Mark bewilligt. Geplant

ist eine neue Rinderschlachthalle, eine Vergrößerung des Polizei

schlachthauses und der Stallungen. In Wolfenbüttel wurde der

Bau eines städtischen Schlachthauses beschlossen, in Kempten in

Bayern einer Kühlhalleu

Selbstmord mit der Schlachtmsske.

Nachdem erst vor kurzem ein Schlächtergeselle in Neckar

gemünd mit der Schlachtinatike Selbstmord verübt hat, entleibte

sich in derselben Weise jetzt die Frau eines Schlächters in Bramstedt.

Schutz vor Elntrocknung konservlerter Waren.

Um konservierte Waren vor dem Eintrocknen zu bewahren,

werden dieselben, wie z, B. geräucherte Schinken, in grobe Zeug

überzüge genäht, die fest anliegen müssen, und darauf mit Gips

überzogen, wobei der Zeugüberzug das Abblättern der Gipsschicht

verhüten soll. Üblich ist dies‘es Verfahren besonders bei Sendungen

nach den Tropen, da die Gipsschicht auch das Eindringen von

Bakterien und Fleischfliegen verhindert. Auf der Hamburger

Fleischerei-Ausstellung waren zahlreiche derartig präparierte

Schinken vorgeführt. Würste pflegt man zu gleichem Zweck wohl

auch in Staniol einzuwickein. Neuerdings wird ein Präparat unter

dem Namen „Jela“ als Schutzdecke vielfach benutzt. Die Ein

trocknung soll dabei bis auf wenige Prozente Gewichtsverlust herab

gesetzt werden können.

Städtlsehe Schwetnemästerel.

Der Verwaltungsbericht des Sehlacht- und Viehhofes in Karls

ruhe für 1906 sagt über den Btrieeb der städtischen Schweine

mästerei, daß die aufgestellten 72 Tiere mit den Abfällen der

städtischen Anstalten ernährt und gemästet seien. Der Verdienst

betrug im Durchschnitt 24 M. für das Stück. Vorgeschlagen wird,

von dem Ankauf von Läuferschweinen abzusehen und ähnlich wie

in Lübeck zur eigenen Zucht überzugehen.

felrlldlohe. ‚

Eine fahrbare Feldküche neuerer Konstruktion war in der

Deutschen Armee-‚ Marine- und Kolonial-Ausstellung von der Firma

Höhnke in Bromberg ausgestellt.
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Elsenhahnhaftpliicht bei Flelschtransporten.

Eine holländische Firma sandte 14 frisch geschlachtete Kälber

an einen Kölner Viehkommissionllr als Eilfrachtgut. Die Sendung

war als solche auf dem Frachtbriefe bezeichnet. Die Bahn hatte

indessen eine umfangreiche Wagenreparatur unterwegs vorzunehmen,

so daß die Sendung mit neunstündiger Überschreitung der Lieferfrist

in Köln ankam. Das Fleisch war verdorben; der Fiskus wurde

verklagt. Die erste Instanz des Landgerichts hatte indessen die

Klage abgewiesen, weil der Verderb des Fleisches nachweislich

nicht auf die Überschreitung der Lieferfrist zurückzuführen sei.

Der fünfte Zivilsenat des Oberlandsgerichts in Köln erklärte indessen

die Klage für gerechtfertigt. Allerdings hafte die Eisenbahn nur

bei nachgewiesenem Verschulden nicht Kraft Gesetzes nach einer

Reichsgerichtsentscheidung. Indessen ist es klar, daß die Eisenbahn

innerhalb der Lieferfrist mit einer Sendung nicht machen konnte,

was sie wollte; sie hat unter allen Umständen für die Sorgfalt

eines ordentlichen Frachtführers einzustehen. Nach ä 456, 458

des Handelsgesetzbuches, 5 75 der Eisenbahnverkehrsordnung und

Art. 30 des Internationalen Übereinkommeus geht in dieser Beziehung

seine Haftung für sie und ihre Leute bis „zur höheren Gewalt“.

Bei verderblichen Nahrungsmitteln erleidet diese Bestimmung keine

Ausnahme. Nach 5 459 des Handelsgesetzbuches muß allerdings

ein Verschulden nachgewiesen werden. Da aber Fleisch ohne

weiteres Zutun bei langem Liegen verdirbt, und erfahrungsgemäß

bei der gewöhnlichen Schnelligkeit eine Verderblichkeit des Fleisches

Berlin: Auszug aus dem Flelschhesohauherlcht für die Monate Juli bis September l907.

nicht eingetreten wäre, ist der Beweis geführt, das die frühe Ver

derblichkeit des Fleisches nicht allein die Ursache gewesen ist.

Da es die Pflicht jedes ordentlichen Frachtführers ist, derartige

wrderbliche Waren mit der erforderlichen Sorgfalt zu behandeln,

sollte unnützer Aufenthalt und Umladungen vermieden werden.

Die Eisenbahn hat in diesem Falle nach den Entscheidungen des

Oberlandsgerichts die Pflichten des ordentlichen Frachtführers

verletzt. Dr. G.

Amerlkanlsche Studien-Kommission.

Im Auftrage amerikanischer Städte bereisen jetzt Sachverständige

den europäischen Kontinent zum Studium der Schlachthofeinrieh

tuugen. Nach Aufdeckung der Mißwirtschaft in den privaten

Chikagoer Schlachthttusern bezweckt man durch die Studienreise

der Kommission Unterlagen für eine Besserung der Zustände in

den amerikanischen Schlachthilusern zu gewinnen.

Ühelstlnde In den amerikanischen Flelschpaokhlusern.

Nach einer Mitteilung des „Berl. Tagebl “ aus Washington sind

von den Inspektoren der K1Ih1häuser im Distrikt Kolumbien schwere

sanitäre Mißstände aufgedeckt worden. Die Schilderungen von

den schmutzigen Verhältnissen, unter denen dort der Betrieb vor

‘ sich gehen soll, erinnere lebhaft an die durch die behördliche

. Untersuchung aufgedeckten Übelstiinde in den Chicagoer Fleisch

| packhltusern.

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

‘ Untersuchungsstationen

Rinder J‘mg' Kälber s?hafe Schweine Rinde" Kälber S_°hafe Schweine

rinder (Ziegen) wertel (hegen)

Geschlachtet und untersucht 31 213 5539 48286 130 037 i 267 064 8868 7 014 548 { 11392

Es wurden beschlagnahmt: ganz . 853 ‘ 144 232 48 2101 28 ‚ 14 39 12

„ „ „ teilweise 13 108 816 710 13 641 52 741 — -- — —

In der Zahl der beschlagnahmten ganzen Tiere ‚ ‘

sind nicht enthalten:

a) verendete Tiere . . . . . .‚ 1 1 6 8 70 — — ‚ — —

b) ungeborene Tiere. — -— 81 — —— — — — w

Wegen Tuberkulose beschlagnahmt:„ „ minderwertig . 232 19 14 — 988 2 — i _ i/,

„ „ bedingt tauglich . 112 10 20 -- 339 3 — l — I/,

„ „ untauglich . 40 5 9 2 32 2 -—— I — 2

Fleischviertel, verschieden beurteilt. 108 4 10 — 92 — — i — 1

Wegen Finnen minderwertig 171 33 — I —— 7 -— — — —

„ „ bedingt tauglich . 45 11 3 — 17 — — ; _ _

„ „ untauglich . —— — — 14 —— — — —

Wegen Trichinen bedingt tauglich . — — — 5 — — ‘ — -—

„ „ untauglich — — — —— 6 — — — 5*)

*) Davon 3 Wildschweine.

Personallen_ Tierarzt. 1600 M. —- Hannover: I. Tierarzt u. Stellvertreter des

Ernennungen: lirenzticrarztassistent Ernst Starfinqrr-Langszargen

wurde mit den Geschäften des Kreistierarztes in Darkehmen betraut;

Tierarzt Svhä'me, bisher zu Villingen i. B., zum Schlachthoftierarzt

in Metz.

Niederlassungen: Tierarzt G. Kuiper in Leer.

Das Examen als beamteter Tierarzt hat außer den in Nr. 48 Ge

nannten noch bestanden Tierarzt Julias Döbrich aus Berlin.

Vakanzen.

Krelstlerarztstellsnz Nach Ablauf der Meldefrist noch un

besetzt: Reg-Bez. Posen: Schwerin a. W.

Schlachthofstellen: a) Neu ausgeschrieben: Freienwalde

i.Pom.: Tierarzt Ende Dezember 1907. Bew. a. d. Polizeiverwaltung.

b) Nach Ablauf der Meldefrist noch unbesetzt:

Bischofsburg (Ostpr.): Direktor. Gehalt 1800 M. — Bitburg:

‘ Direktors der stitdt. Fleischbeschau. 3600 M. — Harburg(lsllbe):

Assistenztierarzt. 2000 M. bis 2600 M. — Husum: Trichinenschauer

1300 M. und 200 M. Wohnungsgeld. -— Land sberg a. W.: Assistenz

tierarzt. 2400 M. — Lippstadt: Verwalter. 2500 M. bis 4000 M.

— Moers: Tierarzt. 3000 M. bis 4500 M. — Priim (Rhld.): Ver

walter (Tierarzt). 1200 M. bis 1500 M., freie Wohnung usw. —

Pyritz: Schlachthofdirektor. 1800 M. bis 2400 M. — Saarlouis:

Assistenztierarzt. 1800 III. — Schwiebus (Bez. Frankfurt a. 0.):

Schlachthol‘leiter. 2400 M. — Stettin: III. Tierarzt bei der Aus

landfleischbeschaustelle. 2400 M.

Stellen für amhulatorlsche Fleischheschau und Privatpraxis: a) Neu

ausgeschrieben: Steinau (O.-S. Bez. Oppeln): Tierarzt. Aus

kunft erteilt der Magistrat.

b) Nach Ablauf der Meldefrist noch unbesetzt: Brilon

(Westfalen). —— Kemberg (Kr.Wittenberg). —— Kirchberg-Huns

rüek. -— Langelsheirn (Herzogt. Braunschweig).
 

Verantwortlich flr den Inhalt (ukl. Inurmntoll): Prof. Dr. Schmal" In Berlin. — Verlag und Eigentum der Verlagsbuchhandlung von Richard Schont: In Berlin. .

Drnal von W. Bilxenlteln, Berlin. ‘
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Beilage zur ‚Berliner Tierätrztlichen Wochensehrif “ 1907, Nr. 49.

Staatsveterinärwesen.

Redigiert von Veterinärrat Preuße.

Entwurf der Abänderungen des Reichsviehseuchen

gesetzes.

Dem Reichstags ist nachstehender Entwurf eines Gesetzes zur

Abänderung des Gesetzes, betreffend die Abwehr und Unterdrückung

von Viehseuchen, zugegangen:

Artikel I.

Das Gesetz vom 23. Juni 1880/1. Mai 1894, betreffend die Ab

wehr und Unterdrückung von Viehseuchen (Reichsgesetzbl. 1894

S 409) wird, wie folgt, abgeändert:

l. An die Stelle des 5 1 Abs. 1 treten folgende Vorschriften:

ä l. Das nachstehende Gesetz regelt das Verfahren zur Be

kämpfung übertragbarer Viehseuchcn, mit Ausnahme der Rinderpest.

Vieh im Sinne dieses Gesetzes sind alle nutzbaren Haustiere ein

schließlich der Hunde, der Katzen und des Geflügels. Schlachtvieh

im Sinne dieses Gesetzes ist Vieh, von dem anzunehmen ist, daß

es behufs Verwendung des Fleisches zum Genusse für Menschen

alsbald geschlachtet werden soll.

2. Im 5 2 werden

a) Abs. l, 2 durch folgende Vorschrift ersetzt: Die Anordnung

und die Durchführung der Bekämpfungsmaßregeln liegen den Landes

regierungen und deren Organen ob;

b) im Abs. 4 (künftig 3) hinter den Worten „über das Ver

fahren,“ die Worte eingestellt: „über die Form, von deren Beob

achtung die Gültigkeit der auf Grund dieses Gesetzes zu erlassenden

Anordnungen abhängt“.

3. An die Stelle des 5 3 treten folgende Vorschriften:

ä 3. Rücksichtlich der eigenen Viehbestände der Militärver

waltung bleiben die Maßregeln zur Ennittlung und Unterdrückung

von Seuchen, soweit davon nur das Eigentum dieser Verwaltung

betroffen wird, den Militärbehörden überlassen. Die gleichen Be

fugnisse haben das Kaiserliche Gesundheitsamt und diejenigen zur

wissenschaftlichen Erforschung übertragbarerKrankheiten bestimmten

staatlichen Anstalten, bei denen ein Tierarzt angestellt ist, rück

sichtlich der eigenen Viehbcstände.

Ferner können l. den Vorständen der militärischen Remonte

depots sowie der landesherrlichen und Staatsgestüte, 2. den Vor

stünden der tierärztlichen Lehranstalten und der zu diesen gehörigen

Institute. 3. mit Zustimmung des Reichskanzlers den Vorständen

anderer Anstalten von ähnlicher Art wie die im Abs. 2 und im

Abs. 3 Nr. 2 bezeichneten von den Landesregierungen die gleichen

Befugnisse rücksichtlich aller dort aufgestellten Viehbcstände über

tragen werden.

In den Fällen der Abs. 1 bis 3 finden die ferneren Bestimmungen

dieses Gesetzes sinngemäße Anwendung, in den Fällen des Abs. 2

und des Abs. 3 Nr. 2, 3 jedoch nur mit den Einschränkungen, die

sich aus dem Zwecke der wissenschaftlichen Arbeiten ergeben.

Die Militärbehörden haben die Polizeibehörden der Stand-,

Unterkunfts- und Marschorte von dem Auftreten eines Seuchen

verdachts und von dem Ausbruch einer Seuche sofort zu benach

richtigen und von dem Verlaufe sowie dem Erlöschen der Seuche

in Kenntnis zu setzen. Die gleiche Pflicht der Benachrichtigung

der Polizeibehörden liegt den im Abs 2 genannten Anstalten und

den nach Abs. 3 mit selbständigen Befugnissen versehenen Vor

stünden ob, falls die Seuche oder der Seuchenverdacht nicht das

Ergebnis wissenschaftlicher Versuche ist, die zu den Aufgaben der

Anstalten und Institute gehören.

4. An die Stelle des 5 5 tritt folgende Vorschrift: Die Be

hörden der Bundesstaaten sind verpflichtet, sich bei der Bekämpfung

der Viehseuchen sich gegenseitig zu unterstützen.

5. An die Stelle der 55 6 bis 8 treten unter Wegfall der Über

schriften unter a und b folgende Vorschriften:

5 6. Die Einfuhr von Tieren, die an einer übertragbaren Seuche

leiden, und von verdächtigen Tieren (5 1 Abs. 4) ist verboten. Das

 

selbe gilt für die Kadaver und Teile von Tieren, die an einer über

tragbaren Seuche gefallen sind oder zur Zeit des Todes an einer

‘solchen gelitten haben oder seuchenverdächtig gewesen sind, endlich

für Gegenstände jeder Art, von denen nach den Umständen des

Falles anzunehmen ist, daß sie Träger des Ansteckungsstofl‘es sind.

5 6a. Zum Schutze gegen die Gefahr der Einschleppung von

übertragbaren Seuchen der Haustiere aus dem Auslande kann

der Verkehr mit Tieren im Grenzbezirk solchen Bestimmungen

unterworfen werden, die geeignet sind, im Falle der Einschleppung

einer Weiterverbreitung der Seuche vorzubeugen. Die Bestimmungen

sind, soweit erforderlich, auch auf tierische Erzeugnisse und Roh

stoffe sowie auf solche Gegenstände auszudehnen, die Träger von

Ansteckungsstofien sein können. Auch kann für die Grenzbezirke

eine Revision des vorhandenen Viehbestandes und eine regelmäßige

Kontrolle über den Ab- und Zugang von Vieh angeordnet werden.

5 7. Wenn in dem Ausland eine übertragbare Seuche der

Tiere in einem für den inländischen Viehbestand bedrohlichen

Umfange beherrscht oder ausbricht, so kann die Einfuhr lebender

oder toter Tiere, tierischer Erzeugnisse oder Rohstoffe sowie von

Gegenständen, die Träger des Ansteckungsstoffs sein können, aus

dem von der Seuche heimgesuchten Ausland allgemein oder für

bestimmte Grenzstrecken verboten oder solchen Beschränkungen

unterworfen werden, die die Gefahr einer Einschleppung ausschließen

oder vermindern.

5 8. Von dem Erlasse, der Aufhebung oder Veränderung einer

der in den 55 6a, 7 bezeichneten Anordnungen ist unverzüglich

dem Reichskanzler Mitteilung zu machen. Die verfügten Be

schränkungen und Verbote sind ohne Verzug öffentlich bekannt zu

machen.

6. Die Überschrift des Abschnitts II hat zu lauten: „Bekämpfung

von Viehseuchen im Inlande.“

7. An die Stelle der 55 9, 10 treten folgende Vorschriften:

5 9. Bricht eine Seuche aus, auf die sich die Anzeigepflicht

erstreckt (5 10), oder zeigen sich Erscheinungen, die den Ausbruch

einer solchen Seuche befürchten lassen, so hat der Besitzer des

betroffenen Viehcs unverzüglich der Polizcibehördc oder einer anderen

von der Landesregierung zu bezeichnenden Stelle Anzeige zu machen,

auch die kranken und die verdächtigen Tiere von Orten, an denen

die Gefahr der Ansteckung fremder Tiere besteht, fernzuhalten. Die

gleichen Pflichten hat, wer in Vertretung des Besitzers der Wirt

schaft versteht, wer Vieh in Obhut hat (Hirt, Schäfer, Schweizer,

Viehpfleger usw.) und wer mit der Aufsicht beauftragt ist, ferner

für die auf dem Transport befindlichen Tiere deren Begleiter und

für die in fremdem Gewahrsam befindlichen Tiere der Besitzer der

betreffenden Gehöfte, Stallungen, Koppeln oder Weidefiächen. Zur

unverzüglichen Anzeige sind auch die Tierärzte und alle Personen

verpflichtet, die sich mit der Ausübung der Tierheilkunde oder mit

der Kastration von Tieren beschäftigen, ingleichen die Fleischbe

schauer einschließlich der Trichinenschauer, ferner die Personen,

die das Schlächtergewerbe betreiben sowie solche, die sich ge

werbsmäßig mit; der Bearbeitung, Verwertung oder Beseitigung ge

schlachteter, getöteter oder verendeter Tiere oder tierischer Bestand

teile beschäftigen, wenn sie, bevor ein polizeiliches Einschreiten

stattgefunden hat, von dem Ausbruch einer der Anzeigepflicht unter

liegenden Seuche (510) oder von Erscheinungen, die den Ausbruch

einer solchen Seuche befürchten lassen, Kenntnis erhalten.

5 10. Seuchen, auf die sich die Anzeigepflicht erstreckt, sind:

1. Milzbrand, Rauschbrand, Wild- und Rinderseuche; 2. Tollwut;

3. Rotz; 4. Maul- und Klauenseuche; 5. Lungenseuche des Rind

viehs; 6. Pockenseuche der Schafe; 7. Besehälseuche der Pferde‚

Bläschenausschlag der Pferde und des Rindviehs; 8. Bände der

Einhufer und der Schafe; 9. Schweineseuche und Schweinepest;

10. Rotlauf der Schweine einschließlich des Nesselfiebers (Back

steinblattern); 11. Geflügelcholera und Hühnerpest; 12. Tuberkulose

des Rindviehs, sofern sie sich in der Lunge in vorgeschrittenem

Zustande befindet oder Euter, Gebärmutter oder Darm ergriffen hat.
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Der Reichskanzler ist befugt, die Anzeigepflicht auch fiir andere

Seuchen einzuführen und für einzelne Seuchen widerruflich aufzu

haben.

8. Der 5 11 fällt weg.

9. An die Stelle des 5 12 treten folgende Vorschriften:

ä 12. Ist eine Anzeige erfolgt (55 9, 10) oder der Ausbruch

einer Seuche oder der Verdacht eines Scuchenausbruchs sonst zur

Kenntnis der Polizeibehördc gelangt, so hat diese sofort den be

amteten Tierarzt zuzuzieben (vgl. jedoch 5 15) und inzwischen

dafür zu sorgen, daß die kranken und, abgesehen von der Tuber

kulose (ä 10 Abs. 1 Nr. 12), auch die verdächtigen Tiere mit

anderen Tieren nicht in Berührung kommen. Der beamtete Tierarzt

hat die Art, den Stand und die Ursachen der Krankheit zu er

mitteln und sein Gutachten darüber abzugeben, ob durch den Befund

der Ausbruch der Seuche festgestellt oder der Verdacht eines

Seuchcnausbruchs begründet ist, und welche besonderen Maßregeln

zur Bekämpfung der Seuche erforderlich erscheinen. In eiligen

Fällen kann der beamtete Tierarzt schon vor polizeilichem Ein

schreiten die sofortige vorläufige Einsperrung und Absonderung

der erkrankten und verdächtigen Tiere, nötigenfalls auch deren Be

wachung sowie nach Vorschrift der Landesregierungen sonstige

dringliche Maßnahmen zur Verhütung der Weiterverbreitung der

Seuche anordnen. Die getroffenen vorläufigen Anordnungen sind

dem Besitzer der Tiere oder dessen Vertreter entweder zu Protokoll

oder durch schriftliche Verfügung zu eröfi'nen, auch ist davon der

Polizeibchörde unverzüglich Anzeige zu machen. Auf Ersuchen

des beamtetcn Tierarztes hat der Vorsteher des Seuchenorts für

die vorläufige Bewachung der erkrankten und verdächtigen Tiere

sowie für die Durchführung der dringlichen Maßregeln zu sorgen.

10. An die Stelle des ä 13 tritt folgende Vorschrift:

ä 13. Wenn über den Ausbruch einer Seuche nach dem Gut

achten des beamteten Tierarztes nur mittelst Tötung und Zerlegung

einen verdächtigen Tieres oder nur mittelst Impf- oder Blutprobe

Gewißheit zu erlangen ist, so können diese Maßregeln von der

Polizoibehörde angeordnet werden. '

11. Im ä 14 werden die Worte „für den Fall der Seuchen—

gefuhr“ bis zum Schlusse ersetzt durch die Worte: „erforderlichen

Schutzmaßregcln nach diesem Gesetz und den zu dessen Aus

führung erlassenen Vorschriften (ä 67c) zu treffen und wirksam

durchzuführen“.

12. An die Stelle des 5 15 treten folgende Vorschriften:

5 15. Ist der Ausbruch der Maul- und Klauenseuche, des

Blllschenausschlags der Pferde oder des Rindviehs, des Rotlaufs

der Schweine, der Geflügelcholera oder der Hübnerpest (5 10 Abs. 1

Nr. 4, 7,10, 11) durch das Gutachten des beamteten Tierarztes

festgestellt, so kann die Polizeibehörde auf die Anzeige neuer

Seuchenausbrüche in dem Seuchenort selbst oder in unmittelbar

angrenzenden Ortschaften sofort die erforderlichen Schutzmaßregeln

anordnen, ohne daß es einer nochmaligen Zuziehung des beamteten

Tierarztes bedarf. Dieser ist jedoch durch die Polizeibehörde von

jedem weiteren Seuchenfalle zu benachrichtigen

Das gleiche kann für die Schweineseuche (ä 10 Abs. 1 Nr. 9)

und für diejenigen Seuchen, auf die gemäß ä 10 Abs. 2 die Anzeige

pflicht ausgedehnt worden ist, von den Landesregierungen bestimmt

werden.

13. Im 5 16 wird

a) Abs. 1 durch folgende Vorschriften ersetzt: In allen Fällen.

in denen dem bcamteten Tierarzte die Feststellung des Krankheits—

zustandes eines verdächtigen Tieres obliegt; ist es dem Besitzer

unbenommen‚ das Gutachten eines anderen approbierten Tierarztes

einzuholen. Die Anordnung und die Ausführung der Schutzmaß

regcln werden hierdurch nicht aufgehalten. Bei Ermittlung einer

Seuche durch Zerlegung eines Tieres sind aber die für die Fest

stellung der Seuche erforderlichen Teile aufzubewahren, falls der

Besitzer oder dessen Vertreter bei Mitteilung des amtstierärztlichen

Befundes sofort erklärt, daß er das Gutachten eines anderen

approbierten Tierarztes einzuholen beabsichtigt. Die Aufbewahrung

hat unter sicherem Verschluß oder unter Überwachung auf Kosten

des Besitzers so zu geschehen, daß eine Verschleppung von Krank

bcltskcimcn ausgeschlossen ist.

b‚ im Abs. 2 das Wort „jedoch“ gestrichen.

 
14. An die Stelle des ä 17 treten folgende Vorschriften:

5 17. Alle Viehmärkts sowie die Viehhöfe und Schlachthöfe ein

schließlich der öfientlicben Schlachthäuser sind durch beamtetc

Tierärzte zu beaufsichtigen. Jahr- und Wochenmärkte, auf denen

Vieh nur in geringem Umfange gehandelt wird, können von den

Landesregierungen ausnahmsweise von der Beaufsichtigung befreit

werden. Die Beaufsichtigung kann auf die zu Handelszwecken

oder zum öfientlichen Verkauf zusammengebrachten Viehbestände,

aul~ die zu Zuchtzwecken öffentlich aufgestellten männlichen Zucht

tiere, auf öffentliche Tierschauen, auf die durch obrigkeitliche An

ordnung veranlaßten Zusammcnzichungen von Vieh, auf private

Schlachthäuser undGastställe, auf Ställe und Betriebe von Vieh—

häudlcrn und Abdcckern sowie auf gewerbliche Viehmitstereien

ausgedehnt werden.

15. Vor ä 18 werden als ä 17 a folgende Vorschriften ein

gestellt:

Zum Schutze gegen die ständige Gefährdung der Viehbestände

durch Viehseuchen können folgende Maßnahmen angeordnet werden:

l. Amtstierärztliche oder tierärztliche Untersuchung von Vieh

vor dem Verladen und vor oder nach dem Entladen im Eisenbahn

und Schiffsverkehr; .

2. Verbot oder Beschränkung des Treibens von Vieh, das sich

im Besitze von Viehhändlern befindet, auf öffentlichen Wegen und

des Treibens von Vieh auf dem Wege zum oder vom Markte sowie

Beschränkung des Treibens von Wanderberden;

3. Beibringnng von Ursprungs und Gesundbeitszeugnissen für

das im Besitze von Viehhändlern befindliche und für das auf Märkte

oder öffentliche Tierschauen gebrachte Vieh;

4. Führung von Kontrollbilchern durch die "iehhändler und

Kennzeichnung von Vieh;

5. Regelung der Einrichtung und des Betriebs_von Molkereien,

insbesondere für Sammelmolkereien das Verbot der Abgabe von

Magermilch und sonstigen Milchrückstäindeu, sofern nicht vor der

Abgabe eine Erbitzung bis zu einem bestimmten Wärmegrad und

für eine bestimmte Zeitdauer stattgefunden hat;

6. Verbot des Umherziehcns mit Zucbthengsten zum Decken

von Stuten und Beschränkung des Handels mit Vieh im Umher

ziehen;

7. Überwachung der beim Bergwerks- oder Schiffahrtsbetrieb

und der beim Gewerbebetrieb im Umherziehen benutzten Zugtiere:

8. Bezeichnung der Hunde durch Halsbänder mit Namen und

Wohnort oder Wohnung des Besitzers;

9. Einführung von Deckregistern für Pferde und Rindvieh;

10. Herstellung von undurchlässigem Boden auf Viehladestellcn

für den öffentlichen Verkehr;

11. Reinigung und Desinfektion der zur Beförderung von Vieh,

tierischen Erzeugnissen oder tierischen Rohstoffen dienenden Fahr

zeuge mit Einsehluß von Schifien sowie der bei einer solchen Be—

förderung benutzten Behältnisse und Gerätschaften und der Lade

plätze;

1‘2. Regelung der Einrichtung und des Betriebs von Viebaus

stellungen, Viehmärkten, Viehhöfen, Schlacbthöfen und gewerblichen

Schlachtstätten, insbesondere auch räumliche Trennung der Vieh

höfe von den Schlachthöfen, Anlegung getrennter Zu- und Abfuhr

wege für Viehmärkte, Viehhöfe und Schlachthöfe sowie Verbot des

Abtriebs von Vieh von Schlachtviehmärkten zu anderen Zwecken als

zur Schlachtung oder zum Auftrieb auf andere Schlachtviehmärkte.

13. Regelung der Einrichtung und des Betriebs von Gaststttllen

und Ställen von Viehhändlern;

14. Regelung der Einrichtung und des Betriebs von Abdeckereien

einschließlich der Anlagen zur gewerbmllßigen Beseitigung oder

Verarbeitung von Kadavem und tierischen Teilen;

15. Regelung der Beseitigung oder der Reinigung von Ab

wässern und Abfällen in Gerbereien, Fell- und Häutehandlungen;

16. Regelung des Verkehrs mit Viehseuchenerregern und ihrer

Aufbewahrung sowie Bestimmung der Vorsicbtsmaßregeln, die bei

der Ausführung wissenschaftlicher Arbeiten mit solchen Erregern

zu beobachten sind;

17. Regelung der Herstellung und Verwendung von Impfstoffen,

die zum Schutze gegen Viehseuchen oder zu deren Heilung be

stimmt sind;
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18. Regelung des Gewerbebetriebs der Viehkastrierer.

16. An die Stelle der 5518 bis 20 treten folgende Vorschriften:

5 18. Zum Schutze gegen eine besondere Seuchengefahr und

für‘ deren Dauer können unter Berücksichtigung der beteiligten

Verkehrsinteressen die nachstehenden Maßregeln (55 19 bis 29a)

angeordnet werden.

5 19. 1. Absonderung, Bewachung oder polizeiliche Beobachtung

der an der Seuche erkrankten. der verdächtigen und der für die

Seuche empfiinglichen Tiere. Beschränkungen des Personenverkehrs

innerhalb der Räumlichkeiten (Gehöft, Stall, Standort, Hofraum,

Weidefläche, Viehausstellung, Marktplatz usw.), in denen sich der

artige Tiere befinden. Für Räumlichkeiten, in denen sich nicht

kranke oder verdächtige, sondcrn nur für die Seuche empfängliche

Tiere befinden, darf die Beschränkung des Personenverkehrs nur

angeordnet werden, soweit sie in diesem Gesetz ausdrücklich vor

gesehen ist. Der Besitzer eines der Absonderung oder polizei

lichen Beobachtung unterworferien Tieres ist verpflichtet, solche

Einrichtungen zu treffen, daß das Tier für die Dauer der Ab

sonderung oder Beobachtung die ihm bestimmte Räumlichkeit nicht

verlassen kann und außer aller Berührung und Gemeinschaft mit

anderen Tieren bleibt. Auch dürfen die Kadaver abgesondertcr,

bewachter oder polizeilich beobachteter Tiere nicht ohne polizei

liche Genehmigung geöffnet oder beseitigt werden.

5 20. 2. Beschränkungen in der Art der Benutzung, der Ver

wertung oder des Transports kranker oder verdächtiger Tiere, ihrer

Kadaver, der von ihnen stammenden Erzeugnisse oder solcher

Gegenstände, welche mit kranken oder verdächtigen Tieren oder

ihren Kadavern in Berührung gekommen oder sorst geeignet sind,

die Seuche zu verschleppen. Beschränkungen im Transport und in

der Benutzung der für die Seuche empfänglichen und solcher Tiere,

welche geeignet sind, die Seuche zu verschleppen.

Verbot oderBeschränkung des Handels mit Tieren im Umherziehen.

17. Im 5 21 Abs. 2 wird das Wort „Hunde“ ersetzt durch das

Wort „Haustiere“.

18. Im 5 22 wird

a) im Abs. 1 das Eingangswort „Die“ gestrichen und das Wort

„Weide“ durch das Wort „Weidefläche“ ersetzt;

b) Abs. 2 durch folgende Vorschrift ersetzt: Die Sperre der

Feldmark oder eines über die Feldmark hinausgehenden Gebiets

darf erst dann verfügt werden, wenn der Ausbruch der Seuche durch

das Gutachten des beamteton Tierarztes festgestellt ist und wenn

die Seuche ihrer Beschaffenheit nach eine größere und allgemeinere

Gefahr einschließt.

c. im Abs. 3 der erste Satz gestrichen;

d. Abs 4 durch folgende Vorschrift ersetzt: Die Sperre eines

Stalles oder sonstigen Standorts, eines Gehöfte oder einer Weide

tläche verpflichtet den Besitzer, diejenigen Einrichtungen zu treffen,

welche zur wirksamen Durchführung der Sperre vorgeschrieben

werden.

19. An die Stelle der 55 23 bis 29 treten folgende Vor

schriften:

523. 5. Impfung der für die Seuche empfänglichen Tiere,

tierärztliche Behandlung der erkrankten und verdächtigen Tiere

owie Beschränkungen in der Befugnis zur Vornahme von Heil

versuchen.

5 2l. 6. Tötung der an der Seuche erkrankten oder ver

dächtigen Tiere. Die Tötung darf nur in den Fällen angeordnet

werden, die in diesem Gesetz ausdrücklich vorgesehen sind. Die

Vorschrift unverzüglicher Tötung der an einer Seuche erkrankten

oder verdächtigen Tiere findet, wo sie in diesem Gesetz enthalten

ist, keine Anwendung auf Tiere, die einer der Staatsaufsicht unter

worfenen höheren Lehranstalt übergeben sind, um dort für deren

Zwecke verwendet zu werden, ferner auf Tiere, die unter staatlicher

Aufsicht für die Erforschung oder Bekämpfung von Seuchen benutzt

werden.

5 25. (Sa. Tötung von Tieren, die bestimmten Verkehrs- oder

Nutzungsbeschränkungen oder der Absperrung unterworfen sind

und in verbotswidriger Benutzung oder außerhalb der ihnen ange

wiesenen Räumlichkeit oder an Orten betroffen werden, zu denen ‘

ihr Zutritt verboten ist.

5 26. 7. Unschädliche Beseitigung der Kadaver oder Kadaver

teile (Fleisch, Häute, Blut, Eingeweide, Hörner, Klauen usw.), der

Streu, des Düngers oder anderer Abfälle von kranken oder ver—

dächtigen Tieren.

5 27. 8. Reinigung und Desinfektion der Ställe, Standorte,

Ladestellcn, Marktplätze und Wege, die von kranken oder ver

dächtigen oder zusammengebrachten und für die Seuche empfäng

lichen Tieren benutzt sind. Reinigung und Desinfektion oder, falls

diese Maßnahmen sich nicht wirksam durchführen lassen, unschäd

liche Beseitigung des Düngers, der Streu- und Futtervorräte, der

Gerätschaften, Kleidungsstücke und sonstigen Gegenstände, die mit

kranken oder verdächtigen Tieren in Berührung gekommen sind

oder von denen sonst anzunehmen ist, daß sie Ansteckungsstoffc

enthalten. Erforderlichenfalls auch Reinigung und Desinfektion von

Tieren, die Träger des Anstecknngsstofl‘s sein können, und. von

Personen, die mit kranken oder verdächtigen Tieren in Berührung

gekommen sind. Die Durchführung dieser Maßregeln erfolgt unter

Beobachtung etwaiger Anordnungen des beamteten Tierarztes und

unter polizeilicher Überwachung.

5 28. 9. Einstellung oder Beschränkung der Viehmärkte, der

Jahr- und Wochenmärkte, der Körnungen, Viehversteigerungen und

öffentlichen Tierschauen.

5 ‘29. 10. Amtstierärztlichc oder tierärztliche Untersuchung der

am Seuchenort oder in dessen Umgegend vorhandenen, für die Seuche

emptänglichen Tiere.

20. Au die Stelle des 5 30 tritt folgende Vorschrift:

5 30. Bei den nachbenannten Seuchen greifen folgende be

sonderen Vorschriften mit der Maßgabe Platz, daß außerdem alle

nach den sonstigen Vorschriften dieses Gesetzes zulässigen Maß

regeln angeordnet werden können.

21. An die Stelle der 55 31 bis 33 treten unter der Überschrift:

a) Milzbrand, Rauschbrand, Wild- und Rinderseuche, folgende Vor

schriften: ‚

5 31. Tiere, die an Milzbrand oder Hausbrand erkrankt oder

einer dieser Seuchen verdächtig sind, dürfen nicht geschlachtet

werden.

5 32. Die Vornahme blutiger Operationen an Tieren, die an

Milzbrand oder Rauschbrand erkrankt oder einer dieser Seuchen

verdächtig sind, ist nur approbierten Tierärzten gestattet Eine

Öffnung des Kadavers darf ohne polizeiliche Erlaubnis nur von

approbierten Tierärzten vorgenommen werden.

5 33. Die Kadaver gefallener oder getöteter Tiere, die mit;

Milzbrand oder Rauschbrand behaftet waren oder bei denen der

Verdacht einer dieser Seuchen vorliegt, müssen sofort nach An

weisung des beamteten Tierarztes unschädlich beseitigt werden

und sind bis dahin derart aufzubewahren, daß eine Verschleppung

von Krankheitskeimen ausgeschlossen ist. Das Abhäuten der

Kadaver ist verboten. Jedoch kann das Abhäutcn von Rausch

brandkadavern unter ausreichenden Vorsichtsmaßregeln gestattet

werden.. _

Die gleichen Vorschriften finden beim Ausbruch des Milzbrandes

oder Rauschbrandes unter Wildständen auf das gefallene oder ge

tötete Wild Anwendung.

5 33a. Die Vorschriften der 55 31 bis 33 können auf die

Wild- und Rinderseuche ausgedehnt werden.

22. An die Stelle des 5 37 treten folgende Vorschriften:

5 37. Für Tiere, bei denen die Tollwut festgestellt ist, ist die

sofortige Tötung polizeilich anzuordnen, für Hunde und Katzen

auch dann, wenn das tierärztliche Gutachten nur auf Verdacht der

Seuche lautet. Wenn ein der Seuche verdächtiger Hund oder eine

der Seuche verdächtige Katze einen Menschen gebissen hat, so

kann das Tier eingesperrt und bis zur Bestätigung oder Beseitigung

des Verdachts polizeilich beobachtet werden. Für Hunde und

Katzen, von denen anzunehmen ist, daß sie mit wutkranken Tieren

oder der Seuche verdächtigen Hunden oder Katzen (Abs. l) in Be

rührung gekommen sind, ist gleichfalls die sofortige Tötung poli

zeilich anzuordnen. Andere Tiere sind unter der gleichen Voraus

setzung sofort der polizeilichen Beobachtung zu unterstellen. Auch

für Hunde und Katzen kann statt der Tötung ausnahmsweise eine

mindestens dreimonatige Einsperrung gestattet werden, falls sie

nach dem Ermessen der Polizeibehörde mit genügender Sicherheit
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durchzuführen ist, und der Besitzer des Hundes oder der Katze

die daraus und aus der polizeilichen Überwachung erwachsenden

Lasten trägt.

23. Im 5 38 tritt an die Stelle des letzten Satzes folgende

Vorschrift: „Es kann angeordnet werden, daß Hunde, die dieser

Vorschrift zuwider frei umherlaufend betroffen werden, sofort zu

töten sind“.

24. Die Überschrift vor 5 40 hat zu lauten:

c. Rotz.

25. An die Stelle des 5 40 tritt folgende Vorschrift:

g 40. Sobald der Rotz bei Tieren festgestellt ist, muß deren

unverzügliche Tötung angeordnet werden. ‘

26. Der 5 41 erhält folgenden Abs. 2: Das Schlachten rotz

kranker oder der Seuche verdächtiger Tiere ist verboten.

27. Im 5 42 werden die Worte „oder wenn der Besitzer die

Tötung beantragt, und“ durch die Worte ersetzt: „sie darf außer

dem angeordnet werden, wenn . . . .“

28. An die Stelle der 55 43, 44 treten folgende Vorschriften:

5 43. Die Kadaver gefallener oder getöteter rotzkranker oder

der Seuche verdächtiger Tiere müssen sofort nach Anweisung des

beamteten Tierarztes unschädlich beseitigt werden und sind bis

dahin derart aufzubewahren, daß eine Verschleppung von Krank

heitskeimen ausgeschlossen ist. Das Abhäuten solcher Kadaver ist

verboten. ‘

5 44. Die Polizeibehörde hat von jedem ersten Seuchenverdacht

und von jedem ersten Seuchenausbruch in einer Ortschaft, sowie

von dem Verlauf und von dem Erlöschen der Seuche dem General

kommando desjenigen Armeekorps, sowie dem Vorstande desjenigen

landesherrlichen oder Staatsgestüts, in dessen Bezirke der Seuchen

ort liegt, sofort schriftlich Mitteilung zu machen. Ist der Seuchen

ort ein Truppenstandort, so ist die Mitteilung auch dem Gouverneur,

Kommandanten oder Garnisonältesten zu machen.

29. An die Stelle des ä, 44a treten folgende Vorschriften:

ä 44a. Fitr einen verseuchten Ort oder einen bestimmten go

fährdetcn Bezirk kann der Verkehr von l’c'rsonen auch in Räumlich

keiten (Gehöft, Stall, Standort, Hofraum, Wcidefläche,Viehausstellung,

Marktplatz usw), in denen sich für die Seuche empfängliche Tiere

befinden, beschränkt oder insoweit ausgeschlossen werden, als er

nicht zur Wartung und Pflege des Viehcs erforderlich ist

ä 44b. Das Weggeben roher Milch aus Sammelmolkereien

kann in Zeiten der Seuchengefahr und für deren Dauer verboten

werden. Ist der Ausbruch der Maul- und Klauenseuche festgestellt,

so muß das Weggehen von Milch aus dem Seuchengehöfte ver—

boten oder an die Bedingung der vorherigen Erhitzung bis zu einem

bestimmten Würmegrad und für eine bestimmte Zeitdauer geknüpft

werden. Für die Abgabe von Milch an Sammelmolkereien, in

denen eine wirksame Erhitzung der gesamten Milch gewährleistet

ist, können Ausnahmen zugelassen werden. Für Gehöfte, in denen

die Seuche nicht herrscht, die jedoch in einem Sperrgebiete (ä 22)

liegen, kann das Weggehen der Milch verboten oder an die gleiche

Bedingung der Erhitzung (Abs. 2) geknüpft werden.

5 44 c.

seuchenfreien Gegend nur vereinzelt herrscht, so kann die Tötung

der seuchcnkranken und der verdächtigen Tiere angeordnet werden,

sofern anzunehmen ist, daß die Seuche dadurch getilgt werden kann.

30. Im ä 45 tritt an die Stelle des Abs. 2 folgende Vorschrift:

Außer in dem Falle polizeilicher Anordnung darf eine Lungen

seucheimpfung nicht vorgenommen werden.

31. Im 5 50 werden die Worte „dürfen von dem Besitzer“

ersetzt durch die Worte: „sowie Tiere der genannten Arten, die

einer dieser Seuchen oder der Ansteckung verdächtig sind, dürfen“.

32. Der ä 52 wird unter der Überschrift „g. Bände der Ein

hufer und der Schafe“ ersetzt durch folgende Vorschrift:

ä 52. Wird die Bände bei Einhufern (Sarcoptes- oder Derma

tocoptes-Rüude) oder Schafen (Dermatocoptes-Räude) festgestellt,

so kann der Besitzer angehalten werden, die räudekranken und

verdächtigen Tiere und die Schafherden, in denen die Bände herrscht,

sofort dem Heilverfahren eines approbierten Tierarztes zu unter

werfen, sofern er nicht die Tötung der Tiere vor-zieht.

33. Als 'ä‘ä 52a bis 52d werden folgende Vorschriften ein

gestellt:

Wenn die Maul- und Klauenseuche in einer sonst

 

h) Schweineseuche und Schweinepest.

ä 52a. Die Tötung der nach dem Gutachten des beamteten

Tierarztes an der Schweineseuche oder der Schweinepest erkrankten

oder der verdächtigen Tiere kann angeordnet werden.

i) Rotlauf der Schweine einschließlich des Nesselfiebers

(Backsteinblattern).

ä 52 b. Gewinnt der Rotlauf der Schweine eine größere Aus

dehnung, so kann die Impfung der gefährdeten Schweinebestände

eines Gehöfte, einer Ortschaft oder eines größeren Bezirks ange

ordnet werdcn. Den Landesregierungen bleibt die Bestimmung

überlassen, ob und unter welchen Bedingungen eine Schutzimpfung

in anderen Fällen polizeilich angeordnet werden darf.

k) Geflligelcholera und Hühnerpest.

% 52 c. Wenn die Gefiügelcholera oder die Hühnerpest in einer

sonst seuchenfreien Gegend nur vereinzelt herrscht, so kann die

Tötung der seuchenkranken und der verdächtigen Tiere angeordnet

werden, sofern anzunehmen ist, daß die Seuche dadurch getilgt

werden kann.

1. Tuberkulose des Rindviehs (ä 10 Abs. 1 Nr. 12).

5 52 d. Die Tötung von Tieren, bei denen das Vorhandensein

der Tuberkulose im Sinne des 5 10 Abs. 1 Nr. 12 festgestellt oder

in hohem Grade wahrscheinlich ist, kann polizeilich angeordnet

werden. Wird die Tötung nicht angeordnet oder wird sie aufge

schoben, so sind gegen die Weiterverbreitung der Krankheit Schutz

maßregeln zu erlassen (5% 19, 20, 27); insbesondere ist die Kenn

zeichnung der Tiere anzuordnen. Die Milch von Kühen, bei denen

das Vorhandensein der Tuberkulose im Sinne des 5 10 Abs. 1

Nr. 12 festgestellt oder im hohem Grade wahrscheinlich ist, darf

nicht weggegeben oder verwertet werden, bevor sie bis zu einem

bestimmten Wärmegrad und für eine bestimmte Zeitdauer erhitzt

worden ist. Die Milch der mit. Eutertuberkulose behafteten Kühe

darf auch nach dem Erhitzen weder als Nahrungsmittel für

Menschen weggegeben, noch zur Herstellung von Molkerei—

erzeugnissen verwendet werden.

34) Die Überschrift vor 5 53 hat zu lauten: 3. Besondere Vor

schriften für Viehhöfe und Schlachthöfe einschließlich der öffentlichen

Schlaohthüuser. -

35. An Stelle des 5 53 tritt folgende Vorschrift:

ä 53. Auf die Viehhöfe und Schlachthöfe einschließlich der

öffentlichen Schlachthäuser und auf das daselbst eingestellte Vieh

finden die vorstehenden Bestimmungen des Gesetzes mit den

Änderungen Anwendung, die sich aus den nachfolgenden besonderen

Vorschriften ergeben.

36. Im 5 54 wird das Wort „Schlachtvieh“ ersetzt durch das

Wort „Vieh“.

37. An die Stelle der ää 55, 56 treten folgende Vorschriften:

5 55. Nach Feststellung des Seuchenausbruchs können Vieh

höfe und Schlachthöfe einschließlich der öffentlichen Schlachthäuser

ganz oder teilweise für die Dauer der Seuchengefahr gegen den

Antrieb der für die Seuche empfänglichen Tiere gesperrt werden.

ä 56. Soweit Schlachtvieh in Frage kommt und die Art der

Krankheit es gestattet (vgl. 55 31, 33a, 36, 41 Abs. 2), kann der

Besitzer der erkrankten oder verdächtigen Tiere oder sein Vertreter

angehalten werden, die sofortige Schlachtung unter Aufsicht des

beamteten Tierarztes in den dazu bestimmten Räumen vorzunehmen.

Die Schlachtung kann in dringenden Fällen auch ohne vorherige

Benachrichtigung des Besitzers oder seines Vertreters vorgenommen

und auf alles andere in der betreffenden Räumlichkeit vorhandene,

für die Seuche empfängliche Schlachtvieh ausgedehnt werden.

38. Die Überschrift vor ä 57 hat zu lauten: 4. Entschädigung

für Viehverluste.

39. An die Stelle des ä 57 treten folgende Vorschriften:

5 57. Vorbehaltlich der in diesem Gesetz bezeichneten Aus

nahmen ist eine Entschädigung zu gewähren:

1. für Tiere, die auf polizeiliche Anordnung getötet oder nach

dieser Anordnung an derjenigen Krankheit gefallen sind, die zu

der Anordnung Veranlassung gegeben hat;

2. für Tiere, die nach rechtzeitig erstattetcr Anzeige an Rotz

oder Lungenseuche gefallen sind, wenn die Voraussetzungen ge

'geben waren, unter denen die polizeiliche Anordnung der Tötung

erfolgen muß;
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3. für Tiere, von denen anzunehmen ist, daß sie infolge einer

polizeilich angeordneten Impfung eingegangen sind; '

4. für Rinder und Pferde, die an Milzbrand oder Rauschbrand

gefallen sind oder an denen nach dem Tode eine dieser Krankheiten

festgestellt worden ist. '

40. Im 5 58 Abs. 2 werden a die Worte „für getötete Pferde

und Rinder“ gestrichen; b die Worte „von Pferden und Rindvieh"

ersetzt durch die Worte „der betreffenden Tiergattungen“. A

41. Im 5 59 wird a Abs. 1 durch folgende Vorschriften ersetzt:

Der Entschädigung wird der gemeine Wert des Tieres zugrunde

gelegt, und zwar, abgesehen.von der Tuberkulose (510 Abs. 1

Nr. 12), ohne Rücksicht auf den Minderwert, den das Tier dadurch

erlitten hat, daß es von der Seuche ergriffen oder der Impfung

unterworfen worden ist. Die Entschädigung beträgt bei den mit

Rotz behafteten Tieren drei Viertel, bei den mit Milzbrand, Rausch

brand, Lungenseuche, Schweineseuche, Schweinepest oder Tuber

kulose behafteten Tieren vier Fünftel, im übrigen die volle Höhe

des in der angegebenen Weise berechneten Wertes;

b) Im Abs. 2 Nr. 1 das Wort „Lungenseuche“ ersetzt durch

die Worte: „Milzbrand, Rauschbrand, Lungenseuche, Schweineseuche,

Schweinepest und Tuberkulose (5 10 Abs. 1 Nr. 12)“.

42. Im 5 60 ‘Abs. 1 werden die Worte „der Tötung“ ersetzt

durch die Worte „des Todes".

43. Im 5 61 werden a) in der Nr. 2 die Worte „mit der Krank

heit behaftet“ gestrichen; b) an die Stelle der Nr. 3 folgende Vor

schriften eingestellt: 3. für Tiere, die innerhalb einer bestimmten

Frist vor der Feststellung der Seuche in das Reichsgebiet eingeführt

sind, wenn nicht der Nachweis erbracht wird, daß ihre Ansteckung

erst nach der Einführung in das Reichsgebiet stattgefunden hat.

Diese Frist beträgt bei Milzbrand, Rauschbrand und bei Maul- und

Klauenseuche 14 Tage, ‚bei Rotz 90 Tage, bei Lungenseuche,

Schweineseuche und Schweinepest 180 Tage und bei Tuberkulose

(5 10 Abs. 1 Nr. 12) 270 Tage; 4. für Geflügel, das mit der Geflügel

cholera oder der Hühnerpest behaftet befunden ist.

44. An die Stelle des 5 62 treten folgende Vorschriften:

5 62. Durch Landesrecht kann die Entschädigung versagt

werden:

l. für Tiere, die an einer ihrer Art oder dem Grade nach un

heilbaren und unbedingt tödlichen Krankheit gelitten haben, es sei

denn, daß diese Krankheit bestanden hat in Milzbrand, Rauschbrand,

Rotz, Lungonseuche, Schweineseuche, Schweinepest oder Tuber—

kulose (510 Abs.1 Nr. 12) oder daß das Tier an einer infolge

polizeilich angeordneter Impfung aufgetretenen Krankheit ver

endet ist;

2. für das in Viehhöfen in Schlachthöfcn einschließlich der

öffentlichen Schlachthiiuser aufgestellte Schlachtvieh;

3. für Bunde und Katzen, die aus Anlaß der Tollwut getötet

sind (55 13, 34, 37, 38).

45. Im 5 63 wird a) die Nr. 1 durch folgende Vorschrift er

setzt: wenn der Besitzer der Tiere oder der Vorsteher der Wirt

Schaft, der die Tiere angehören, vorsätzlich oder fahrlässig oder

wenn eine der übrigen im 5 9 Abs. 2 genannten, zur Anzeige ver

pflichteten Personen vorsätzlich die Anzeige vom Ausbrüche der

Seuche oder vom Seuchenverdacht unterlttßt oder länger als

24 Stunden nach erhaltener Kenntnis verzögert; b) in Nr. 3 das

Wort „polizeilich“ gestrichen.

46. Im 5 64 werden die Worte „Pferde- und Bindviehbestandes“

durch „Tierbestandes“ und die Worte „Schlachtviehhöfen oder in

öffentlichen Schlaclithäusern“ durch „Viehhöfen oder in Schlacht

höfen einschließlich öffentlicher Schlachthäuser“ ersetzt

47. An die Stelle der 55 65 bis 67 treten folgende Vorschriften:

5 65. Mit Gefängnis bis zu zwei Jahren wird bestraft: 1. wer vor

sätzlich den Vorschriften der 55 6, 31 bis 33, 34 bis 36, 39, des

5 41 Abs. 2, des 5 43, des 5 45 Abs. 2, der 55 49, 50, des 5 52d

Abs. 3, 4 zuwiderhandelt;

2. wer vorsätzlich den Vorschriften der 55 9, 10 zuwider die

ihm obliegende Anzeige unterlüßt oder länger als vierundzwanzig

Stunden, nachdem er von der anzuzeigenden Tatsache Kenntnis

erhalten hat, verzögert oder es nnterläßt, die kranken und die

verdächtigen Tiere von Orten, an denen die Gefahr der Ansteckung

fremder Tiere besteht, fernzuhalten; die Strafverfolgung wegen

 
unterlassener oder verzögerter Anzeige tritt nicht ein, wenn die

Anzeige von einem .anderen Verpflichteten rechtzeitig gemacht

werden ist; -

3. wer vorsätzlich den auf Grund des 5 7, des 5 12 Abs. 1, 2,

der 55 19 bis 23, 26 bis 28, 33a, 37, 38, des 5 41 Abs. 1, der

55 44a, 44b, 51, 52, des 5 52d Abs. 2, der 55 54, 55, 67b von der

zuständigen Behörde oder dem Tierarzte getroffenen Anordnungen

zuwiderhandelt;

4. wer vorsätzlich die gemäß 5 17a Nr. 4, 5 52d Abs. 2 an

gebrachten Kennzcichen unbefugterweise beseitigt oder verändert;

5. wer vorsätzlich Kadaver, die auf polizeiliche Anordnung ver

graben sind, oder Teile von solchen unbefugterweise ausgrübt oder

wer vorsätzlich Kadaver, die auf polizeiliche Anordnung vergraben

waren, oder Teile von solchen unbefugterwcise an andere überläßt

oder an sich bringt.

Neben der Gefängnisstrafe kann auf Geldstrafe bis zu eintausend

fünfhundert Mark erkannt werden. Sind mildernde Umstände vor

handen, so tritt Geldstrafe von fünfzehn bis eintausendfünfhundert

Mark ein.

5 66. Mit Geldstrafe von zehn bis einhundertfünfzig Mark oder mit

Haft nicht unter einer Woche wird bestraft, wer den im 5 65 Abs. 1

Nr. 1, 2 bezeichneten Vorschriften aus Fahrlässigkeit zuwiderhandelt.

Eine Bestrafung wegen fahrlässiger Verzögerung der in den 55 9,

10 vorgeschriebenen Anzeige findet nur statt, wenn die Anzeige

länger als 24 Stunden nach erhaltener Kenntnis von der anzu

zeigenden Tatsache verzögert werden ist. Die Strafverfolgung

wegen fahrlässiger Unterlassung oder Verzögerung der Anzeige

tritt nicht ein, wenn die Anzeige von einem anderen Verpflichteten

rechtzeitig gemacht werden ist.

5 67. Mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark oder mit

Haft wird bestraft: 1. wer außer den Füllen des 5 65 Abs. 1 Nr. 3

den auf Grund dieses Gesetzes getroffenen Anordnungen zuwider

handelt; 2. wer eine der im 5 65 Abs. 1 Nr. 4, 5 bezeichneten

Handlungen aus Fahrlässigkeit begeht.

5 67a. Im Falle der Zuwiderhandlung gegen die Vorschriften

des 5 6 oder gegen die auf Grund des 5 7 getroffenen Anordnungen

ist neben der Strafe auf’ die Einziehung der verbotswidrig ein

geführten Tiere, Kadaver und Teile von Tieren, tierischen Erzeug

nisse und Rohstoffe sowie der Gegenstände, die Träger des An

steckungsstoti‘es sein können, zu erkennen, ohne Unterschied, ob

sie dem Verurteilten gehören oder nicht. Ist die Verfolgung oder

Verurteilung einer bestimmten Person nicht ausführbar, so kann

auf die Einziehung selbständig erkannt werden.

48. Vor 5 68 sind als 55 67b bis 67d folgende Vorschriften

einzustellen:

5 67b. Zur wirksamen Ausführung der in den 55 6a, 7, 17,

17a, 19 bis 29 bezeichneten Maßregeln kann eine Anzeige über das

Vorhandensein, den Ab- und Zugang oder über Ortsveränderungen

von Tieren oder über die in den 55 17 und 1‘7a aufgeführten Be

triebe, Unternehmungen und Veranstaltungen vorgeschrieben werden.

5 67c. Die näheren Vorschriften über die Anwendung und

Ausführung der nach den 55 17, 17a, 18 bis 29a zulässigen Maß

regeln erläßt der Bundesrat unter Berücksichtigung der in den

55 31 bis 56 gegebenen besonderen Bestimmungen. Das gleiche

gilt für die nach 5 67b zulässigen Maßregeln, soweit sie sich auf

die vorstehend bezeichneten Paragraphen beziehen. Weitergehende

Vorschriften über die Anwendung und Ausführung der im Abs. 1

bezeichneten Bestimmungen können die obersten Landesbehörden

oder mit deren Ermächtigung die höheren Polizeibehörden innerhalb

der Schranken dieses Gesetzes anordnen.

5 67d Beschwerden des Besitzers gegen Anordnungen, die

auf Grund der 55 6a, 7, 12 bis 16, 18 bis 56, des 5 67b, soweit

dieser sich auf die vorstehend bezeichneten Paragraphen bezieht,

oder der dazu erlassenen Ausführungsbestimmungen getrofien sind,

haben keine aufschiebende Wirkung. Beschwerden gegen An

ordnungen auf Grund anderer Bestimmungen haben nur dann auf

schiebende Wirkung, wenn die Ausführung ohne Nachteil für das

Gemeinwohl ausgesetzt bleiben kann.

Artikel II.

Der Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes wird durch

Kaiserliche Verordnung mit Zustimmung des Bundesrates bestimmt.
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Artikel III.

Der Reichskanzler wird ermächtigt, den Text des Gesetzes vom

23. Juni 18801. Mai 1894 (Reichsgesetzbl. 1894. S. 409), wie er sich

aus den vorstehenden Änderungen ergibt, unter der Bezeichnung„Vieh

seuchengesetz“ mit dem Datum dieses Abänderungsgcsetzes unter

fortlaufender Nummernfolge der Paragraphen und Buchstabenfolge

der Unterabschnitte durch das Reichsgesetzblatt bekannt zu machen.

Soweit _in Reichsgesctzen oder in Landcsgesetzen auf Vor

schriften des Gesetzes vom 23. Juni 188011. Mai 1891 (Reichs

gcsetzbl. 1894 S. 409) Bezug genommen wird, treten die ent

sprechenden Vorschriften des durch den Reichskanzler bekannt

gemachten Textes an ihre Stelle.

Tuberkulosearbeiten aus dem Kaiserlichen

Gesundheitsamt.

Die Immunisierung der Rinder gegen Tuberkulose von Re

gierungsrat Dr. Weber und Dr. med. vet. Titze. I. Mitteilung.

Die im Reichsgesundheitsamt ausgeführten hochbedeutsamen

Tuberkuloseimmunisierungsversuche interessieren den Tierarzt

natürlich in hohem Maße. Die zurzeit vorliegende Veröffent

lichung enthält nur einen Teil der Versuche, soweit dieselben

zum Abschlnß gekommen sind. Die unter praktischen Ver

hältnissen außerhalb des Laboratoriums ausgeführten Versuche

sind noch nicht abgeschlossen. Der Beginn der Versuche reicht

zurück bis in das Jahr 1903. Sie zerfallen in fünf Gruppen:

I. Immunisierungsversuche mit frisch gezüchteten lebenden

menschlichen Tuberkelbazillen.

II. Desgl. mit Kaltblütertuberkelbazillen und

Stäbchen.

III. Desgl. mit abgetöteten Tnberkelbazillen.

IV. Desgl. mit dem von Behringscheu Impfstofi“, dem Bovo

vaccin.

V. Desgl. mit dem Koch- Schützschen Impfstoff, dem

Tauruman.

Die Versuche mit Tauruman sind noch nicht abgeschlossen.

Die Versuche der Gruppe I wurden mit menschlichen

Tuberkelbazillen, die in Glyzerin-Bouillon gewachsen waren, aus

geführt; die verwendeten Kulturen waren zumeist vier Wochen

alt. Die Dosis betrug in allen Fällen 0,05 g. Die Tiere, die

sich am Beginne des Versuchs im Alter von 8—12 Monaten

befanden, waren vorher durch Tuberkulin geprüft worden. Auf

die Impfung reagierten die Tiere mit Fieber, welches 14 Tage

bis 3 Wochen anhielt, später erholten sie sich wieder voll

ständig. Zur Prüfung auf die Widerstandsfähigkeit wurden die

Rinder verschiedene Zeit nach der Erstimpfung mit. virulentem

Perlsuchtbazillen subkutan und intravenös nachgeimpft und zwar

frühestens fünf Monate nach der Vorbehandlung, spätestens zwei

Jahre. Zur Kontrolle wurden mehrere nicht vorbehandelte

säurefesten

‚ Rinder mit denselben Kulturen von Perlsuchtbazillen subkutan

und intravenös geimpft. Letztere verendeten sämtlich in der

Zeit von 17 bis 46 Tagen an Tuberkulose. Von den vor

behandelten Rindern verendete nur eins nach 21 Tagen und

zwar dasjenige, welches erst zwei Jahre nach der Immunisierung

mit Perlsuchtbazillen nachgeimpft worden war. Die anderen

sechs wurden in der Zeit von 119 bis 700 Tagen nach der

Nachimpfung geschlachtet. Bei der Sektion wiesen sie sämtlich

tuberkulöse Veränderungen auf, die sich in einigen Fällen nur

auf einige wenige Lymphdrüsen beschränken, in einigen andern

aber auch eine etwas größere Ausbreitung zeigten, die sich

selbst auf das Gehirn und seine Häute, die Augen und die Ge

schlechtsorgane erstreckten. Die tuberkulösen Erkrankungen

des Gehirns und seiner Häute, sowie der Augen, die auch bei

 

einigen anderen Versuchen beobachtet wurden, bei immunisierten

und mit Perlsuchtbazillen nachgeimpften Tieren bezeichnen Ver

fasser als sehr auffallend, da sie diese Erkrankungen bei Impf

tuberkulose früher nie gesehen hatten. Die Versuche mit den

Einspritzungen frisch gezüehteter, lebender menschlicher Tuberkel

bazillen ergaben demnach, daß man den Rindern eine erhöhte

Widerstandskraft hierdurch verleihen kann, die jedoch nur eine

vorübergehende ist und in der Regel die Dauer von zwei Jahren

nicht überschreiten dürfte. Die Verfasser halten es nach ihren

Versuchen von vornherein nicht ‚für undenkbar, daß durch

partielle Immunisierung der Rinder auch solche chronische

Formen der Tuberkulose sozusagen geradezu künstlich angezüchtet

werden, die nicht nur für die Verbreitung von Rind zu Rind,

sondern vielleicht auch für die Übertragung der Tuberkulose vom

Rind auf den Menschen in Betracht kommen könnten.

Auf die etwaige Veränderung des Bildes der tuberkulösen

Erkrankung unter dem Einfluß der konsequent durchgeführten

Schutzimpfung wird in Zukunft zu achten sein.

Im Anschluß hieran beschreiben Verfasser einen bei einer

mit menschlichen Tuberkelbazillen vorbehandelten Kuh unter

nommenen Versuch, bei dem festgestellt wurde, daß die Kuh

1 ‘/, Jahre lang menschliche Tuberkelbazillen ausschied auf Grund

eines lokalen Herdes, der sich in dem rechten hinteren Euter

viertel gebildet hatte. Dieser Versuch zeige, daß es äußerst

bedenklich sei, Milchkühe mit lebenden menschlichen Tuberkel

bazillen zu behandeln. _ ‚

Bei den vorerwähnten Versuchen mit lebenden menschlichen

Tuberkelbazillen war die intravenöse Methode der Impfung

angewendet worden. Die Verfasser prüften auch die subkutane

Methode der Schutzimpfung bei zwei Rindern. Das Resultat

war bei beiden ein völlig negatives. Beide Tiere verendeten,

8 Monate nach der subkutanen Vorimpfung intravenös mit

0,01 g Perlsuchtbazillen nachgeimpft nach 14 bzw. 23 Tagen.

Die Versuche in Gruppe II, Impfungen mit Kaltblüter

tuberkelbazillen und säurefesten Stäbchen ergaben teils keine,

teils nur eine sehr geringe Erhöhung der Widerstandskraft

gegen künstliche Infektion mit Perlsuchtbazillen. Dieses Ver

fahren kann daher f"ür die Erreger nicht in Frage kommen.

In Gruppe III wurden durch Hitze abgetötete menschliche

Tuberkelbazillen intravenös injiziert. Bei sieben hiernach be

handelten Rindern zeigte es sich, daß sie durch die Einspritzung

eine gewisse Widerstandskraft gegen Tuberkulose erlangt

hatten, indem infolge der Nachimpfung mit tödlichen Dosen

Perlsuchtkultur nur zwei Rinder verendeten. Es wurde jedoch

auch bei den übrigen nach der durchschnittlich nach 4 Monaten

ausgeführten Schlachtung allgemeine Tuberkulose festgestellt.

Die Tiere zeigten aber während des Lebens nur‘ eine sehr

geringe Störung des Allgemeinbefindens, trotzdem sie zum Teil

sehr schwer tuberkulös waren. Die Verfasser erklären dies

daher, daß die Tiere weniger gegen die Infektionstüchtigkeit

der Tuberkelbazillen, als gegen Giftstoffe immunisiert waren.

Von großer Bedeutung sind die Versuche in Gruppe IV

mit dem v. Behringschen Impfstoff (Bovovaccin). Es wurden

hierzu 6—8 Wochen alte Kälber benutzt. Mit Tuberkulin

wurden die Kälber vorher nicht geprüft, da die Erstimpfung mit

Bovovabcin die Tuberkulinimpfung ersetzt. Eine nach der Vor

impfung innerhalb der ersten sieben Monate ausgeführte Tuber

kulineinspritzung ergibt, wie die Verfasser festgestellt haben,

stets ein positives Resultat, auch wenn die Tiere völlig frei



——909—

von Tuberkulose sind. Die Tuberkulinprüfung ist daher zur

Entscheidung der Frage, ob tuberkulöse Herde im Rinderkörper

vorhanden sind, innerhalb eines gewissen auf die Schutzimpfung

folgenden Zeitraumes, der nach den Verfassern am besten auf

ein Jahr festzusetzen ist, nicht zu verwerten. Zur Vorimpfung,

die bei allen Versuchstieren zweimal ausgeführt wurde, benutzten

die Verfasser Impfstoffe, die für Meerschweinchen teilweise

infektiös, teilweise nicht infektiös waren. Die mit Bovovacciu

vorbehandelten Tiere wurden 2‘/‚ bis 9 Monate nach der Zweit

impfung auf ihre \’Viderstandsfähigkeit gegen die Tuberkulose

infektion auf verschiedene Weise geprüft und zwar teils durch

intravenöse Einspritzung virulenter Perlsucbtbazillen, teils durch

subkutane, teils durch Inhalation oder Fütterung mit Perlsucht

bazillen, teils durch Aussetzung der natürlichen Infektionsgefahr.

Von den intravenös infizierten Tieren starb eines nach 27 Tagen,

ein Tier wurde 225 Tage nach der Nachimpfung geschlachtet.

Die Sektion ergab Tuberkulose in mäßigem Grade.

subkutan geimpften Rinder erkrankten sämtlich an allgemeiner

Tuberkulose, davon zwei sehr schwer. Ein Kontrolltier starb

nach 47 Tagen. Der Prüfung durch Inhalation wurden zwei

Tiere ausgesetzt. Beide wurden nach 224 bzw. 229 Tagen

geschlachtet, bei der Sektion zeigten sich geringgradige tuber

kulöse Veränderungen in einigen Drüsen. Das Kontrollrind

erkrankte ziemlich schwer an Lungentuberkulose. Eine Prüfung

durch Fütterung mit virulenter Kultur von Perlsuchtbazillen er

folgte bei zwei immunisierten Rindern und beim Kontrollrind.

Erstere wurden 186 bzw. 187 Tage nach der Infektion getötet,

bei der Sektion wiesen sie schwere Tuberkulose der Drüsen

des Verdauungsapparates auf. Einen ähnlichen Befund zeigte

nach der Schlachtung das Kontrollrind, doch waren die Ver

änderungen weniger schwer.

Der natürlichen Infektion wurden drei immunisierte und

zwei Kontrollriuder ausgesetzt. Hiernach erkrankten die beiden

letzteren und zwei der ersteren, ein immunisiertes Rind blieb

gesund. Dieses war im gan'zen 79 Tage der Infektionsgefahr

ausgesetzt gewesen. Die anderen vier Rinder standen 108 Tage

neben tuberkulösen Tieren. Die beiden krank befundenen

immunisierten Rinder wiesen zum Teil schwere Drüsentuberkulose

auf, ebenso das eine Kontrollrind, das andere Kontrollrind auch

Lungentuberkulose. Das Ergebnis der Prüfung der mit

Bovovaccin vorbehandelten Rinder auf ihre Immunität gegen

Tuberkulose bezeichnen daher die Verfasser nicht als be

friedigend. Durch das von v. Behring für die Praxis

empfohlene Immunisierungsverfahren könne den Rindern bei

weitem nicht der Grad von Immunität verliehen werden, wie

durch Vorbehandlung mit frischen lebenden menschlichen

Tuberkelbazilleu. Die v. Behringsche Impfung vermöge den

Rindern auch gegen die natürliche Infektion keinen genügenden

Schutz zu verleihen. Man könne daher nicht von einer

Immunität, sondern nur von einer Erhöhung der Widerstands

kraft bzw. einer Verzögerung des Infektionsprozesses bei den

immunisierten Tieren sprechen.

Außer den vorbeschriebeuen Institutsexperimenten, haben

die Verfasser in betrefi" der Wirksamkeit der v. Behringschen

Schutzimpfung auch Versuche in der Praxis angestellt und

zwar auf Gütern in Mecklenburg. Hierüber behalten sie sich

weitere Mitteilungen vor.

In ihrem Schlußvotum sagen die Verfasser: Fassen wir

zum Schluß den augenblicklichen Stand der Immunisierung der

Die drei .

 

Rinder gegen Tuberkulose kurz zusammen, so müssen wir uns

dahin aussprechen, daß wir uns zur Zeit noch immer im Ver

suchsstadium befinden.

Wenn man mit vorstehendem die von Geh-Rat v. Behring

schon im Anfang des vorigen Jahres gebrauchten Worte „Die

Zeiten der wissenschaftlichen Vor- und Nachprüfung für die

Bovovaccination seien vorüber“ vergleicht (B. T. W. 1906, S. 350),

ebenso den in der diesjährigen Tagung des Landwirtschaftsrat

gemachten Ausspruch, daß, um den Beweis zu liefern, daß die

Bovovaccination so wie sie jetzt in der landwirtschaftlichen

Praxis seit 4 Jahren gehandhabt wird, von sehr großem Nutzen

für die Perlsuchtbekämpfung ist,-es dieses Experimentes (des

argentinischen) nicht mehr bedarf, so muß man unwillkürlich

zu dem Ergebnis kommen, daß sich Herr Geh-Rat v. Behring

in bezug auf die Beurteilung seines Tuberkuloseschutzimpfungs

verfahrens einem allzugroßen Optimismus hingegeben hat, der

nach den tatsächlichen Feststellungen anderer nicht gerecht

fertigt erscheint. Pr.

Übersicht über die im Jahre 1904 und 1905 in Preußen

zur amtlichen Kenntnis gelangten Bißverletzungen

durch tolle oder der Tollwut verdächtige Tiere.

(Veröffentlichungen a. d. Jahrss-VeL-Berichten der beamteten Tierärzte Preußens.

6. Jahrg. S.4.’i — 51.)

Im Jahre 1904 kamen in Preußen insgesamt 365 und 1905

insgesamt 368 Verletzungen von Menschen durch tolle oder

tollwutverdächtige Tiere zur amtlichen Kenntnis. Die Zahl der

Verletzungen hat zugenommen; denn 1902 betrug sie nur 250

und 1903 307. Von den Verletzten im Jahre 1904 standen

130 und 1905 138 im Alter zwischen 5 und 15 Jahren. Die

meisten Verletzungen kamen in beiden Berichtsjahren in

Schlesien und in der Rheinprovinz vor. So wurden in Schlesien

1904 122 und 1905 94 Personen verletzt, in der Rheinprovinz

63 bzw. 76 Personen.

Von den 365 Verletzten im Jahre 1904 unterzogen sich

330= 91,67 Proz. und von 368 Verletzten im Jahre 1905 unter

zogen sich 323=78,8 Proz. der Schutzimpfung nach Pasteur.

Interessant ist die Tatsache, daß die Schutzimpfung eine er

freuliche Zunahme erfahren hat; denn es betrug die Prozentzahl

1898 29, 1899 80,5, 1900 82,3, 1901 78,1, 1902 90,8 und 1903 91,5.

Von den 330 Geimpften im Jahre 1904 erlagen der

Krankheit doch noch 5 = 1,5 Proz. und von 323 Geimpften im

Jahre 1905 erlagen 3 = 0,93 Proz. Von 13 ärztlich Behandelten

im Jahre 1904 starb 1 = 7,7 Proz. und von 17 nicht ärztlich

Behandelten starben 2 = 11,7 Proz. Ähnlich war das Verhältnis

bezüglich der nicht Geimpften im Jahre 1905; denn von 45 nicht

Geimpften starben 8 = 17,8 Proz. Diese Zahlen zeigen, in wie

hohem Maße die Impfung nach Pasteur einen Schutz gegen den

Ausbruch der Tollwut gewährt. Rdr.

Rechtsprechung.

Das Kammergericht hat wieder einmal eine landespolizeiliche

Anordnung für ungültig erklärt. Diesmal handelt es sich um

die Anordnung des Regierungspräsidenten in Gumbinnen vom

22. April 1888 betreffend die Durchführung des Verbots der

Einfuhr von Schweinen aus Rußland. Dieselbe schreibt zur

Verhinderung der Einschmuggelung von Schweinen aus Rußland

und zur Verhütung der Verbreitung der jenseits der Grenze

herrschenden Schweineseuchen die Führung von Registern vor.

In dem speziellen Falle waren in einem Register drei Schweine
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eingetragen werden, obgleich nur zwei Schweine vorhanden

Die unzutreffende Eintragung war nur zu dem Zwecke

vorgenommen werden, um heimlich Schweine aus Rußiand ein

schmuggeln zu können. Tatsächlich war auch ein Schwein aus

Rußland eingeschmuggelt werden. Das Schöffengericht hatte

die Angeklagten, es handelt sich um ein Ehepaar, wegen

wissentlicher Verletzung von Absperrungsmaßregeln zur Ver

hütung der Verbreitung von Viehseuchen zu Gefängnisstrafen

verurteilt. Die Strafkammer bestätigte das Urteil. Das

Kammergericht hob jedoch die Vorentseheidung auf‘ und sprach

die Angeklagten frei. Nach Ansicht des Kammergerichts könne

nur unter der Voraussetzung der Angabe des Ortes, wo eine

bestimmte Seuche herrsche, die Einfuhr von Vieh verboten

werden. Diesem Erfordernis werde die Anordnung nicht gerecht.

Daher entbehre sie der Rechtsgültigung. Es ist also auch hier

wieder die Forderung der Angabe einer bestimmten Seuchen

gefahr, welche demnach auch bei Vieheinfuhr — verboten, als

Voraussetzung zu gelten habe. Die hier in Rede stehende An

ordnung besteht schon seit fast 20 Jahren und sind gewiß bereits

zahlreiche Bestrafungen auf Grund derselben erfolgt. Die

Folgen dieses Kammergerichtsurteils lassen sich noch gar nicht

absehen, denn die bisher Bestreiten können doch nun ihre

Rehabilitierung verlangen. Es wird höchste Zeit, daß diesem

unklaren Zustande ein Ende bereitet wird, und daß durch eine

andere zweckmäßigere Fassung der betreffenden Gesetzes

bestimmungen den Ungültigkeitserklärungen veterinärpolizeilicher

landespolizeilicher Anordnungen durch unser höchstes preußisches

Gericht ein Ende bereitet wird. Die neue Viehseuchengesetzes

novelle dürfte hierin eine Änderung bringen. Pr.

waren.

Nachweisung über den Stand der Tlereeuchen in Deutschland

am 15. November 1907.

D.le Zahlen bedeuten die Kreise (Obernmtsbezirke) usw., eingekiarnrnert die Gemeinden.

liiaul— und Klauenseuche.
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Preußen: Sigmaringen . . . — ——

Königsberg . . . . 12 57 19 Waldeck . . . . . 1

Gnmbinnen . . . . 2 5 2 Bayern:

Allenstein . . . . 7 23 12 Oberbayern . . . . 7 11

Danzig . . . . . . 6 12 10 Niederbayern. 4 6

Marienwerder . . 14 55 24 Pfalz . . . . . . . 1 ‘ 1

Berlin . . . . . . . — — — Oberpfalz . . . . . 3 ‘‚ 3

Potsdam . . . . . 12 es 32 Oberfranken . . . — ‘ —

Frankfurt. . . . . 17 58 21 Mittelfranken. . . 4 4

Stettin . . . . . . 8 13 7 Unterfranken . . . 1 1

Köslin . . . . . . . 9 21 11 Schwaben. . . . . — —

Stralsund . . . . . 2 3 3 Württemberg . 5 5

Posen . . . . . .. 21 92 28 Sachsen. . . . . 8 15

Bromberg. . . . . 12 80 36 Baden . . . . . . 13 18

Breslau . . . . . . 22 135 36 Hessen . . . . . 7 15

Liegnitz . . . . . . 20 149 53 MeckL-Schwerin 6 12

Oppeln . . . . . . 14 33 12 Meckl.-Strelitz . 3 3

Magdeburg . . . . 9 22 15 Oldenburg . . . 12 21

Merseburg . . . . 13 28 12 Sache-Weimar. 3 14

Erfurt . . . . . . . 3 24 41 Sachs.-\ieiningen 1 3

Schleswig 13 42 20 Sachs.-Altenburg — —

Hannover . . . . . 3 ‘ 5 8 Saehs.-Kob.-Got. 1 3

Hildesheim . . . . 6 13 18 Anhalt . . . . . . 1 2

Lüneburg . . . . . 8 18 12 Braunschweig 5 18

Stade . . . . . . . 8 14 19 Schwarzb.-Sond. —- —

Osnabrück . . . . 3 6 11 Schwarzb.-Rud. — ——

Aurich . . . . . . — — — Reuß ä. L. . . . . — —

Münster . . . . . . 6 25 93 Reuß j. L. . . . . 2 2

Minden . . . . . . 4 11 22 Schaumb.-Lippe 1 4

Arnsberg . . . . . 16 26 31 Lippe-Detmold . 4 9

Kassel . . . . . . . 14 69 41 Hamburg . . . . 3 4

Wiesbaden . . . . 11 42 45 Lübeck . . . . . — ——

Koblenz . . . . . . 7 23 22 Bremen . . . . . 1 1

Düsseldorf . . . . 12 36 84 Elsaß . . . . . . . — -—

Köln . . . . . . . . 2 3 10 Lothringen — —

Trier . . . . . . . 6 11 10

Aachen . . . . . . 2 7 18

Rotz.

Preußen: In den Reg-Bez. Königsberg, Gumbinnen, Allen

stein, Köslin, Hildesheim je 1 (1), Köln 1 (3), Stadtkreis Berlin 1 (6),

in den Reg-Bez. Bromberg, Merseburg, Düsseldorf je 2 (2), Marien

werder 2 (3), Potsdam 4 (4), Breslau 5 (5), Posen 9 (9).

Bayern: In den Reg-Bez. Oberbayern 6 (7), Oberfranken 1(1).

Sachsen: Kreishauptmannschaft Leipzig 2 (3).

Baden: Freiburg 1 (3).

Zusammen 55 Gemeinden (48 im verflossenen Monat), davon 41

auf Preußen (38 im Oktober).

Lungenseuche.

Preußen: In den Reg-Bez. Marienwerder und Bromberg je

eine Gemeinde und ein Gehöft.
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Vakanzcn.

Zur Praxis des Brennens.

Von Stadttierarzt L. Riehleln-Biberach (Riß).

Um irgendeiner neuen Behandlungsmethode wirklich Bahn

zu brechen, genügt es bekanntlich nicht, daß nur ein oder ver

einzelte Male dieselbe empfohlen wird, sondern sie muß sich

erst durchringen und braucht dazu viele Mitkämpfer. Es ist

nötig, daß sie von den verschiedensten Seiten geprüft und

beleuchtet wird; und dann erst

darf sie darauf rechnen, von

der Mehrzahl der Fachgenossen

als erprobt und nachahmens

wert angenommen zu werden.

Und so wird es auch nicht

heißen, daß ich Eulen nach

Athen trage, wenn ich zu dem

auf der letzten Naturforscher

versammlung in Stuttgart von

Prof. Imminger in München

aufgeworfenen und sehr ein

gehend schon ausgeführten

Thema des perforierenden

Sehnenbrenn'ensmeinScherf

lein beitrage. Zwar habe ich

schon damals in der Diskussion

einige Mitteilungen gemacht,

aber sie sind wohl nur im

engeren Kreise bekannt ge

worden, und dann habe ich

fahrungen gesammelt.

In den meisten Fällen nun, welche mir Gelegenheit gaben,

das perforierende Brennen der Sehnen mit der Nadel in An

wendung zu bringen, handelte es sich um Veränderungen der

Beugesehnen und deren Sehnenscheiden am Vorderfuße, und

zwar besonders des Hufbeinbeugers im Bereiche seines Ver

stärkungsastes hinter und unter dem Karpalgelenk, also der

auch seither noch weitere Er

  

Brennapparat, zum Anxünden aufgestellt.

Erklärung: a. Behälter und Handgriff; b. Deckel,‘ c. Spindelmulter;

d. Ventilspindel; c.Regulierräkichen; f. Ansatxrohr; g. Stelle des Ventils;

h. Kopf mit Kammer und Düse im Innern; 1'. Schaltstü'ck ( Vergaser mit

i’ 4 Lufllöcher,‘ k. Brenner mit k’ 6 Flammenlö'chern,‘ l. Nadel; m. Maß

xylindcr; n. Spirz‘l‘uslampe; o. Slreichholxschachtel.

i oberen Sehnenscheide desselben. Es bestanden mäßige chronische

| Verdickungen als Folge entzündlicher Prozesse, die ich zum

Teil schon vorher wiederholt mit allen möglichen Mitteln be

r handelt hatte. Da aber nach verschiedentlicher Besserung bei

i den bergigen Wegverhältuissen der hiesigen Gegend immer

l wieder Rezidive eintraten, entschloß ich mich zum Brennen,

i, nachdem ‘ich von Herrn Prof. Imminger persönlich über die

guten Erfolge seiner neuen

Brennmethode gehört hatte.

Es erschien mir zwar anfäng

lich sehr bedenklich und ge

wagt, in das Sehnengewebe

hineinzubrennen, weil ich der

Ansicht war, daß dies

bedingt zur Nekrose desselben

führen müsse, aber ich wurde

eines besseren belehrt. Meine

ersten vier Fälle brachten mir

unerwartete Erfolge. Am auf

fallendsten fand ich es das

erste Mal, daß mein Patient

acht Tage nach der Operation,

als ich ihn zum erstenmale

wieder besuchte, mit dem

ganzen Tragrande auf dem

Boden fußte, ohne Schmerzen

zu zeigen, während vor der

‘ Operation nach Abnahme des Eisens der Tragrand der Trachte

, etwa 1‘l, cm weit vom Boden blieb, da ihm die Verkürzung

‘ des Hufbeinbeugers im Bereiche der oberen Sehnenscheide das

i

III]

Durchtreten ohne Stollen unmöglich machte. Und wohl gemerkt,

hatte ich dieses Pferd schon über ein Jahr lang verschiedene Male

wegen seines immer mehr zunehmenden Sehnenleidens behandelt.

Ich wurde daher nach wiederholten guten Erfolgen sehr

keck und brannte als Nr. 5 ein 15 jähriges Pferd, welches am
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rechten Hinterfuß seit ca. 8 Tagen starke Stützbeinlahmheit

zeigte und nur mit der Zehe fußte. Als Ursache fand ich eine

schmerzhafte entzündliche Füllung der mittleren Sehnenscheide

der Beugesehnen im Bereiche des Kötengelenks und vermutete

wohl mit Recht, daß auch Einreißungen an den Beugesehnen

selbst vorlägen. Und da mir damals noch nicht bekannt war,

daß sich akute Sehnenläsionen nicht für die Iguipunktur eignen,

brachte ich in sehr ergiebiger Weise meine neue Methode in

Anwendung und brannte von allen drei zugiingigen Seiten des

Fußes (von hinten, von der äußern und inneren Seite) zahl

reiche Punkte durch die Sehnenscheide tief hinein in die Beuge

sehnen. Da ich bei dieser Operation gerade mit dem Pfriemen

der Hoffmann-Lötlampe arbeitete, brachte ich es einmal sogar

fertig, durch die Sehnen hindurch auf den Knochen (Rückfläche

des Metatarsus) zu kommen. Nun der Erfolg, oder vielmehr

Mißerfolg blieb auch nicht aus. Schon am nächsten Tage meldete

mir der Besitzer, daß sein Pferd den Fuß gar nicht belaste und

starke Schmerzen zeige. Am folgenden Tage fand ich dann beim

Nachsehen diese Erscheinungen noch verstärkt. Der Huf wurde

nicht einmal mit der Zehe auf den Boden gesetzt, sondern auf

gezogen und stark in den Gelenken gebeugt. Zugleich war bis

über das Sprunggelenk hinauf eine starke phlegmonö'se schmerz

hafte Schwellung aufgetreten; der Appetit fehlte fast gänzlich

und das Tier verriet seine außerordentlich starken Schmerzen

durch Stöhnen und Ächzen, sowie durch diffusen Schweißausbruch.

Die Temperatur betrug 39,5° C. Dieser Zustand erhielt sich

bis zum achten Tage nach der Operation. Hier entleerte sich

bei der‘ Verbandsabnahme aus einer hinten über der Köte auf—

gebrochenen Öffnung aus der Sehnenscheide ca. ein Quart dicker

fibrinös-eiteriger Materie. Beim Eingehen mit dem Finger fand

ich die Beugesehnen nekrotisch und abgerissen, so daß ich den

unteren Stumpf zur Öffnung herausziehen konnte. Das Pferd

mußte natürlich getötet werden. So mußte ich durch Schaden

selbst den Satz kennen lernen, daß das Sehnengewebe erst

dann zum Brennen mit dem Glühstift vorbereitet ist,

wenn es bereits organisierte entzündliche Einlage

rungen in Gestalt von Bindegewebsneubildung auf

weist. Diese läßt sich einerseits an der damit verbundenen

Verdickung der Sehnen leicht erkennen, andererseits aus der

längeren Dauer (über 2 Monate nach Imminger) des Sehnen

leidens leicht ableiten. _

Wenn man diesen Grundsatz beherzigt, so wird man ähnliche

schlimme Erfahrungen sicher vermeiden können und auch nie im

Zweifel sein, wann man den Brennapparat zur Hand nehmen

soll. Mir selbst ist seitdem kein ähnliches Mißgeschick mehr

begegnet.

Auch sonst habe ich keine üblen Zufälle bei und nach der

Operation zu erfahren gehabt, außer daß beim Brennen selbst

mehrere Male Blutgefäße verletzt wurden, was aber regelmäßig

ohne jegliche üble Folgen blieb.

Bei einem Pferd, das wegen chronischer Entzündung und

Verdickung des Unterstützungsastes des Hufbeinbeugers vorne

rechts gebrannt worden war und bei dem ich Gelegenheit hatte,

durch tägliches Nachsehen den Verlauf genau zu verfolgen,

machte ich folgende interessante Beobachtung:

Zwei Tage nach der Operation trat das Pferd schon be

deutend besser durch als vor derselben und die Temperatur

erhielt sich bis zum vierten Tage nach derselben zwischen

37,7*38.0. Am vierten Tage jedoch betrug sie morgens 10 Uhr
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40,2; der Fuß wurde öfters vorgestellt und entlastet, auch der

Appetit war am Morgen etwas verringert gewesen, aber es fehlte

jegliche Schwellung am Fuße und stärkere Schmerzenstiußerung.

Ich ließ nun den vorhandenen Verband noch durch einige um

gelegte Handtücher verstärken und stündlich mit 1"/00 Sublimat

wasser von 50°—55° C angießen. Schon nach vier Stunden

war die Temperatur auf 39,00 C und bis zum nächstfolgenden

Tage auf 38,00 C gefallen, ohne fernerhin jemals wieder über

die Norm anzusteigen.

Man sieht aus dieser Beobachtung, wie sich durch die

örtliche Reaktion und Resorption von Zerfallsprodukten ein

aseptisches kurz dauerndes Fieber einstellen kann, das für die

Heilung selbst aber ohne jegliche Bedeutung bleibt, denn auch

dieser Patient hat durch einen schönen Erfolg die Operation

gelohnt.

Ich habe zu diesen Operationen im Bereiche des Hufbein

beugers und seines Verstärkungsastes an den Vorderfiißen bei

schwächerer bis mittelgradiger narbiger Sehnenverdickung ge

funden, daß sich am besten Stifte eignen, in der Länge von

2 cm bis höchstens 2,5 cm bei einer Stärke von 2 mm. Die

Spitze der Sifte muß scharf sein und ist vor jeder Operation

daraufhin zu prüfen und wenn nötig nachzufeilen, da sie durch

das Glühen und den Gebrauch sich abstumpft.

Beim Brennen selbst sehe ich darauf, daß ich, wenn möglich,

immer direkt ins erkrankte und veränderte Sehnengewebe nach

Perforation der Haut gelange. Wenn also z. B. fast aus

schließlich der Unterstützungsastdes Hufbeinbeugers verändert,

während die eigentliche Beugesehne nahezu intakt ist, so brenne

ich die Punkte in der Hauptsache von der medialen und lateralen

Seite fast parallel zur hinteren Metarkarpalfläche meist je in

zwei Reihen nebeneinander in dieses Band hinein, so daß die

Punkte der hinteren Reihe neben die Zwischenräume der vor

deren fallen.

Auf diese Weise erreicht man einerseits eine weit inten

sivere Einwirkung auf den erkrankten Teil, als wenn man von

der" Rückseite her durch die eigentliche Beugesehne in den Ver

stärkungsast hindurchbrennt, dann vermeidet man aber auch

andrerseits die Verletzung eines vielleicht fast nicht veränderten

Sehnenabschnittes und allenfallsige Komplikationen daraus.

Ist jedoch die lange Beugesehue mit verändert, so brennt

man diese ebenfalls mit mehreren Punktreihen von rückwärts.

Verfährt man also, so wird man wohl nur selten längere Stifte

als 2,5 cm brauchen, vielmehr meistens schon mit solchen von

2 cm ausreichen. Der Zwischenraum von einer Brenuöfl‘nung

zur andern soll etwa 1—1,5 cm betragen. >

Ich operiere bei halbwegs ruhigen Tieren meistens ohne

Narkose. Aber es ist natürlich nötig, das Pferd zu legen und

den zu operierenden Fuß gut auszubinden und ordentlich zu

fixieren.

Es ist dies allerdings etwas weniger einfach als beim Spat

brennen. Nehmen wir z. B. an, es handle sich um eine Er

krankung des Hufbeinbeugers und dessen Verstärkungsastes

unter dem Karpalgelenk. Hier lege ich das Pferd auf die

kranke Seite -— d. ll. den kranken Fuß nach unten — lasse

den zu operierenden Fuß nach rückwärts herausziehen und binde

ihn mit der Köte auf den Metatarsus des oben liegenden Hinter

fußes, während der nicht entfesselte obere Vorderfnß nlit einem

Strick gut nach vorne gehalten wird und brenne dann unter

Vermeidung der Mittelfußarterie die vorliegende innere und
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hintere Fläche der Beugesehnen mit der erforderlichen Anzahl

von Punkten. Dann lege ich 3—4 Bindetouren über die ge

brannte Stelle, lasse das Pferd über den Rücken wälzen und

habe nun die äußere Seite des Fußes oben vor mir. Man

bindet ihn dann zunächst auf den gleichseitigen Hinterfuß aus,

schneidet die Binde weg und brennt nun die äußere Seite. Die

Brennöffnungen übergießt man mit Jodoformkollodium, legt mit

Watte und Binden einen Okklusivverband an, der immer auf

der Köte aufsitzen und auch über die gebrannte Stelle nach

oben reichen muß, und läßt das Pferd aufstehen, hochbinden

und den Verband fünf Tage täglich einmal mit 1 °/„„ warmem

Sublimatwasser angießen.

Die örtliche Reaktion an der Brennstelle ist verhältnismäßig

nicht groß, wenn man die Schwellungen nach einer scharfen

Einreibung in Betracht zieht. Aber während bei letzterer eine

reparierende Einwirkung auf die Sehnen nur mittelbar infolge

des kollateralen Ödems bei der entzündlichen Hautreizung

zustande kommt, geht diese örtliche Reaktion beim perforieren

den Brennen fast nur vom Sehnengewebe und nur wenig von

der verletzten Haut aus, und kommt auch aus diesem Grunde

hauptsächlich den Sehnen und nicht der Kutis und Subkutis

zugute.

Bis zum völligen Verschwinden der anfangs beim Drücken

schmerzhaften Schwellung der Sehne an der Brennstelle ver

gehen meistens 4—6 Wochen.

Vom 8. Tage an lasse ich, wie Prof. Imminger, die Pferde

niederliegen und alsbald auch täglich längere Zeit herumführen.

Von der 4. Woche an lasse ich die Tiere-neben den anderen

frei am Wagen mitlaufen und dann allmählich auch zu leichter

Arbeit (z. B. zum Futterschneiden) verwenden.

In ländlichen Betrieben eignet sich zur Vornahme der

Operation am besten die Winterszeit wegen der wenigen zu

erledigenden Arbeiten.

Um die Operation aber wirklich richtig ausführen zu können,

braucht man unbedingt auch einen zweckmäßigen Apparat.

Da mir anfänglich, als mir vor ca. 2 Jahren Herr Prof.

Imminger über die Ignipunktur der Sehnen erzählt hatte,

nicht der von ihm benutzte französische „Autocautäre Dechery“

zur Verfügung stand, weil ich sowohl die Bezugsquelle nicht

genau kannte, als auch die Anschaffungskosten zunächst um

gehen wollte, suchte ich mir auf andere Art zu helfen, und

habe mir zunächst einen andern Apparat konstruiert und dann

auch die Hoffmannsche Lötlampe benutzt. Aber abgesehen

davon, daß mich dieses Herumprobieren mit verschiedenen

Apparaten ziemlich ebenso teuer kam, wie jener Autocautäre

Dechery, habe ich dabei die leidige Erfahrung gemacht, daß

keines meiner verwendeten Instrumente auch nur annähernd

das leistet, was der Autocautäre Dechery an Einfachheit der

Bedienung, Ungefährlichkeit, Zuverlässigkeit und was die Haupt

sache ist, an gleichmäßiger und leicht zu berechnender Wirkung

und Leichtigkeit der Operationsausführung bietet. Ich habe es

daher mit Freuden begrüßt, als die Firma Hauptntär in Berlin

die Anfertigung jenes französischen Brennapparates übernahm

und mir ein Instrument in die Hand gab, das ich nach reich

licher Prüfung in der Praxis bei verschiedenen Operationen in

jeglicher Beziehung dem ausländischen Fabrikate als gleich

wertig bezeichnen muß, vor dem es sich durch verschiedene

Verbesserungen noch auszeichnet. Und gerade auf‘ der tadel

losen Beschaffenheit und zweckentsprechenden Einrichtung des

 
Brennapparates beruht in der Hauptsache die richtige Aus

führbarkeit der Operation und der erstrebte Erfolg. Ich möchte

daher keinem Kollegen raten, mit anderen Apparaten an die

neue Methode der Behandlung von Sehnenleiden heranzutreten

und sich vielleicht gleich von vornherein die Lust an der ganzen

Sache zu verderben. Eignet sich der Apparat doch in gleich

vorzüglicher Weise auch für das perforierende Spatbrennen und

vermöge seiner verschiedenen Brennansätze für das Strich

brennen. Dazu hat mir dann die Firma Hauptner noch einen

kugelförmigen Brenner angefertigt, so daß ich ihn ganz wie

den alten Paquelin-Brennapparat auch zur Cauterisation von

Neubildungen, Operationswunden usw. verwenden kann. Das

ganze Instrument ist in einem handlichen Etui verpackt (von

41 cm Länge, 11 cm Breite und 5 cm Höhe).

Das Prinzip des Apparates beruht darauf, den als Brenn

material verwendeten Schwefeläther durch die eigene Hitze

zum Verdampfen zu bringen, ohne daß es dabei eines Gebläses

— wie beim Paquelin —— oder sonstiger Vorrichtungen bedarf;

und man hat beim Operieren den ganzen nur ca. 450 g schweren

Apparat leicht und überaus beweglich in der einen Hand.

Er besteht aus einem 50 g Äther fassenden, zylindrischen

Illetallgefäße, welches mit einer Isolierhülse umgeben ist und

zugleich den Handgriff bildet. Aus diesem geht ein Rohr heraus,

welches vorn durch ein konisches, aber äußerlich nicht sicht

bares Ventil geschlossen werden kann. Die Regulierspindel zu

diesem Ventil geht durch das Ansatzrohr und den Ätherbehältcr

hindurch und tritt hinten am Handgriff zutage, wo sie an

einem Ebenholzrädchen leicht reguliert werden kann. An das

Ventil schließt sich dann vorne ein Kopf mit einer Kammer an,

in welche eine Düse eingeschraubt ist.

Diese trägt in einem Röhrchen ein Filter aus einem feinsten

Drahtknäuel und führt mit einer außerordentlich feinen Öffnung

in einem Achatstein in ein Zwischen- oder Schaltstück, welches

vier Löcher zum Lufteintritt besitzt, und dieses erst leitet in

einem federkielstarken Rohr die im Schaltstück mit Luft ge

mengten Äthergase in den aufgeschraubten hohlen Brenner, wo

die Gase verbrennen und diesen selbst in Glut versetzen. Durch

die zum Ätherbehälter fortgeleitete Wärme wird dann der dort

selbst befindliche Äther zum Sieden und ständigem Nachströmen

durch die Ventilöffnung gebracht, so daß der Apparat selbst

sich ohne jegliches weitere Zutun fast eine Stunde brennend

erhält und die Flammenstärke nur mit dem erwähnten Ebenholz

rädchen reguliert zu werden braucht.

Die Füllung des Ätherbehälters erfolgt derart, daß man

mit dem großen rechteckigen Loch des beigegebenen Schlüssels

über das Ebenholzrädchen der Regulierspindel eingeht und den

Deckel des Behälters herausschraubt, dann zieht man diesen

mitsamt der Regulierspindel etwa 3 cm weit heraus, steckt

daneben einen kleinen Glastrichter ein und füllt durch diesem

aus dem beigegebenen metallenen lllaßgefäß den Äther ein. Es

ist jedoch besonders darauf zu sehen, daß nur vollkommen

reiner Äther verwendet wird, der wasserfrei und filtriert sein

muß. Ehe man den Äther ins Meßgefäß gießt, schüttle man

ihn erst um, halte das Glas gegen das Licht und sehe zu, ob

er keinerlei Unreinlichkeiten und feine Flöckchen enthält. In

diesem Falle muß man ihn erst filtrieren. Das sind alles

Kleinigkeiten, welche beachtet werden müssen, denn sie ver

bürgen das gute Funktionieren des Apparates und verhindern,

daß sich die feine Austrittsöffnung des Äthers in dem Achat
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stein verstopft. Um sich über die Durchgängigkeit dieser

Öffnung zu vergewissern, braucht man am gefüllten Apparat

nur Brenner und Schaltstück abzuschrauben, das Ventil etwas

aufzudrehen und das Ansatzrohr mit der Hand leicht zu er

wärmen, dann quillt der Äther in Tropfenform, oder sogar als

feinster Strahl zur Öffnung des Achatsteines heraus. Ist nun

der Apparat zu Hause gefüllt und wie vorstehend geprüft, so

ist er zum Anzünden fertig. Dabei verfährt man dann folgender

maßen:

Man legt den Apparat mit gut geschlossenem Ventil an

einen zugfreien Ort, wenn möglich in einem Zimmer usw. auf

einen Tisch oder ähnliches so vor sich hin, daß das Ende

(Regulierrädchen) auf der Tischplatte liegt, während die Mitte

des Ansatzrohres mit einer aufgestellten Streichholzschachtel,

die Brennerspitze hingegen mit dem beigegebenen metallenen

Äthermaßgefäß unterlegt wird‘) Dann schiebt man die

brennende Spirituslampe so unter den frei erhaben liegenden

Kopf‘ des Apparates, daß sowohl die Kammer, wie auch das

Schaltstück, in welchem sich die verdampfenden Äthergase mit

Luft mischen, gut von der Flamme umspült werden. Je nach

der Größe der Flamme, der Außentemperatur, der Temperatur

des Apparates und allenfallsigen Luftströmungen wartet man

dann 2—3 Minuten, bis man an der Stelle, wo das Ansatzrohr

aus dem Ätherbehälter herauskommt, die beginnende Erwärmung

des Behälters spürt. Jetzt beginnt auch der Äther zu ver

dampfen und man nimmt nun den Apparat wagerecht in die

eine Hand, hält dann den Brenner mit den sechs Löchern in

die Spiritusf'lamme und öffnet alsbald durch eine kleine Drehung

des Ebenholzrädchens nach links das Ventil ganz wenig. Unter

zischendem Brausen strömt der Äthersyrup in den Vergaser

(Schaltstück), mischt sich hier mit Luft und diese gemischten

Gase entzünden sich dann nach dem Durchschlagen in den

Brenner an der Spiritusflamme. Meist kommt es vor, daß man

das Ventil etwas zu weit öffnet, dann muß man es nochmals

schließen, den Brenner wiederum in die Spiritusflamme halten

und zum zweitenmale langsam öffnen. Sollte man beim ersten

Versuche nicht gleich mit dem Anzünden zurecht kommen, so

kann es vorkommen, daß durch das Verdampfen des Äthers

der Vergaser stark abgekühlt wird und deshalb nochmals bei

geschlossenem Ventile zum Vorwärmen in die Flamme gehalten

werden muß. Die ganze Prozedur des Anzündens ist in Wirk

lichkeit viel schwerer und umständlicher zu beschreiben als

auszuführen; wenn man sich gegenwärtig hält, daß man zunächst

den Vergaser und den Kopf des Ansatzrohres ordentlich er

wärmen muß, dann langsam die Regulierschraube öffnet, wobei

die sechs Löcher des Brenners zum Entzünden der Gase in die

Flamme gehalten werden. Brennt der Apparat, so hält man

ihn noch einige Augenblicke wagerecht, öffnet vorsichtig die

Regulierschraube etwas weiter und kann ihm nun jede beliebige

Haltung geben, ohne daß er mehr erlischt. Feuersgef‘ahr be

steht fast gar keine, da nur ganz kleine Flammenspitzen zu

den sechs Löchern des Brenners herausschlagen.

Wer einmal den Unterschied praktisch erprobt hat, der

zwischen dem Operieren mit den sonst gebräuchlichen Glüh

nadeln (Hoffmann-Lötlampe) und dem Autocautiere Dechery

besteht, wird wohl niemals mehr den letzteren entbehren mögen.

Abgesehen davon, daß wir hier ganz nach Bedarf längere oder

’) llauptner liefert neuerdings die Spirituslampe mit einer

Auflagcgabcl.

 
kürzere Stifte einschrauben können und nicht immer erst mit

dem Auge abmessen brauchen, wie tief wir sie einstechen

dürfen, liegt der Hauptvorteil des Autocaute‘sre Dechery darin,

daß man sich mit dem Einführen der Glühnadel nicht zu be

eilen braucht. Man wählt vielmehr ruhig mit dem Auge —

wenn nötig nach Abtasten der Stelle —— den Punkt des Ein

stiches aus, nähert den glühenden Stift langsam diesem Punkte,

drückt ihn nicht zu schnell durch die Haut in das Sehnen

gewebe und zieht ihn gleich wieder zurück, dabei ist man dann

fast immer mit dem Glühstifte schon wieder aus der Wunde

heraus, ehe das‘Pferd eine Bewegung macht. Und ist die

Nadel je einmal verbogen, so richtet man sie mit einer bereit

gehaltenen kleinen Flachzange wieder gerade. Muß man hin

gegen mit in Holzgriffen steckenden Pfriemen brennen, welche

nach jedem Stich in einer besonderen Lötlampe erhitzt werden

müssen, so kann man nicht schnell genug mit den Pfriemen von

der Flamme zur Brennstelle kommen, um die Abkühlung zu

vermeiden, und wie oft kommt es dabei vor, daß man in der

Eile neben die gewünschte Stelle trifft und so das eine Mal die

Punkte zu nahe, das anderemal zu weit von einander setzt.

Recht unangenehm ist dies besonders auch beim Spatbrennen,

wo gewöhnlich das einmalige Einführen der Nadel an einer

Stelle nicht ausreicht, und man bei der Wiederholung selten

genau wieder die erste Stelle trifft. Sehr leicht ist dies hin—

gegen mit dem Antocautöre Dechery. Sehr angenehm ist dann

hier auch die Gleichmäßigkeit der Glühhitze, denn der Stift

befindet sich immer in richtiger Rotglut, wenn man nur von

einem Einstich zum anderen wenige Sekunden wartet. Den

Apparat zünde ich erst an, wenn das Pferd zur Operation

entsprechend ausgebunden ist.

Zum Schlusse möchte ich nochmals darauf hinweisen, daß

ich nur einen Beitrag zu dieser neuen Behandlungsmethode

liefern wollte, keineswegs jedoch eine ausführliche und er

schöpfende Darlegung aller dabei zu berücksichtigenden Ver

hältnisse und Einzelheiten, hinsichtlich deren ich vor allen auf

die schon genannte Arbeit des Herrn Prof. Imminger in der

„Münchener Wochenschrift für Tierheilkunde und Viehzucht“,

Jahrgang 1906, Nr. 39 verweise, dessen günstige Erfahrungen

ich in der Hauptsache nur bestätigen kann.

Seltener Fall von Pericarditis traumatica beim

Schwein.

Von Kreistierarzt Nitschke-Blumenthal.

Bei veinem etwa 5 Monate alten Schweine, welches nach

Aussage des Besitzers seit 14 Tagen kränkelte, öfters hustete,

viel lag und eine von mir gemessene Mastdarmtemperatur von

41,50 C zeigte, wurde nach der Schlachtung folgender Befund

festgestellt:

Verwachsung des Herzens mit dem Herzbeutel, starke Ver

dickung mit Ausdehnung des letzteren. In demselben etwa

3 Eßlöffel jauchiges, sehr übelriechendes Exsudat von grünlicher

Farbe. Das Herz-ist dilatiert. Aus der linken Herzvorkammer

ragte die Spitze einer Stricknadel hervor, welche in ihrer

ganzen Länge von 191/2 cm das Herz durchbohrt hatte. Das

andere Ende derselben kam an der Herzspitze zum Vorschein.

Auch an der Leber waren verschiedene blanschwarze, 2 cm

tiefe Kanäle sichtbar, Zeichen dafür, daß die Spitze der Nadel
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verschiedene Male in dieselbe eingedrungen war. Ebenso ließen

sich an beiden Lungenfiiigeln umschriebene entzündliche und

hepatisierte Stellen nachweisen, welche von Verletzungen durch

diese lange Nadel herrührten, mit entsprechenden Stellen der

Pleura costalis korrespondierten und fest mit derselben ver

wachsen waren. An den

übrigen Organen waren

keine pathologischen

Erscheinungen nachzu

weisen.

Sehr deutlich war an

der kleinen Kurvatur des

Schweinemagens, 3 cm

von der Einmündung des

Schlundes, der Austritt

der Nadel an

umschriebenen, grünrot

gefärbten, mit gelb

sulzigen Auflagerungen

versehenen Stelle zu er

kennen. Von dort aus

hatte die Nadel durch

das Zwerchfell hindurch in die Herzspitze ihren Weg genommen,

von dort aus das Herz in seiner ganzen Länge durchbohrt

und war darin stecken geblieben und so fest verwachsen, daß sich

dieselbe nur mit Anwendung von einiger Gewalt entfernen ließ.

einer

  

Plumbum nitricum in der Tierheilkunde.

Von Oppel-Arnstadt.

Meine überaus günstigen Erfahrungen, die ich mit Plumbum

nitricum bei einigen Krankheiten gemacht habe, die gewiß schon

manchem Kollegen viel Ärger bereitet haben, veranlassen mich,

diese zum allgemeinen Nutz und Frommen zum besten zu geben.

Zunächst hat mir dasselbe beim Strahlkrebs ganz vorzügliche

Dienste geleistet. Nachdem die Wucherungen mittelst Wasser

entfernt sind und die Blutung gestillt ist, wird ein Deckeleisen

aufgeschlagen, an welchem der Deckel mittelst Schraubstollen

auf— bzw. abgeschraubt werden kann. Auf die erkrankten Teile

wird hierauf eine Pulvermischung', bestehend aus Plumbum

nitricum und Acidum boricum a'3. stark fingerdick aufgetragen

und wird durch Tamponade mit Hilfe des aufschraubbaren Deckels

ein starker Druckverband angelegt, der 8 Tage liegen bleibt.

Von 8 zu ö Tagen wird der trockene Atzschorf am besten

mittelst Lorbeerblattmesser entfernt, doch nur so weit, daß leichte

Blutung eintritt, woraufhin erneutes Einstreuen der Plumbum

nitricum-Acidum boricum-Mischung und Anlegen eines Druck

verbandes erfolgt. In der Regel genügen zwei derartige Ver

blinde, um die Huflederhaut auf völlig normale Verhältnisse

zurückzubringen.

Ist dies der Fall, so findet nunmehr mittelst Alphaspritze

ein ausgiebiges Berieselu der erkrankten Hufteile mit einer

2°/„„ Sublimatlüsung statt und wird nachher fingerdick eine

Jodoform-Acidum tannicum-Mischuug 1:5 eingestreut und ein

starker Druckverband angelegt. Es empfiehlt sich dabei, mittelst

eines kleinen Holzspaltes obige Mischung in alle Furchen gut

einzudrücken und den Verband mittelst der Schraubstollen und

Tamponade so fest anzulegen, daß sie als brauner Brei zwischen

 

Huf und Eisen hervorgepreßt wird, wodurch ein Eindringen in

alle Vertiefungen am Hufe bewirkt wird.

Auch diese Verbände bleiben 8 Tage lang liegen und ge

nügen meist zwei, um selbst in hochgradigen Fällen vollständige

Heilung herbeizuführen.

Bei trockener Witterung kann das Pferd während der

ganzen Behandlung zur Arbeit verwendet werden.

ß.‘

Die gleich guten Dienste leistet das Plumbum nitricum bei

der Brandmauke des Pferdes, einem Leiden, das ja bekanntlich

bisweilen sehr hartnäckig ist.

Die Behandlung besteht darin, daß auf die erkrankten

Stellen Watte gelegt wird, die mit 5 proz. wll.ßriger Plumbum

nitricum-Lösung getränkt ist und welche mittelst Binden, die

mit der gleichen Lösung angefeuchtet sind, fixiert wird. Im

Laufe des Tages findet ein wiederholtes Angießen des Umschlages

mittelst der Lösung statt, damit der Verband nicht trocken

wird. Der Verband wird täglich ereuert. Die schwersten Fälle

von Brandmauke heilen in 8 Tagen.

=s

Als geradezu souveränes Mittel jedoch hat sich mir das

Plumbum nitricum beim Panaritium des Rindes erwiesen. Die

Behandlungsweise ist die ganz gleiche als wie bei der Brand

mauke des Pferdes, d. h. es werden nach vorausgegangenem

Reinigungsbad auf die Krone und zwischen den Klauenfalz

Wattebäusche gelegt, die mit einer 5 proz. Plumbum nitricum

Lösung getränkt sind, woraufhin mit angefeuchteten Binden

verbunden wird. Durch öfteres Angießen wird ein Trocken

werden des Verbandes verhindert und erfolgt bei frühzeitiger

Einleitung dieser Behandlung und so lange noch keine Abzeß

Nekrosebildung eingetreten ist, Heilung schon nach

etlichen Tagen. ‘

Allein auch wenn dies bereits der Fall ist, habe ich bei

dieser Behandlungsweise stets einen günstigen und wesentlich

abgekürzten Verlauf gesehen.

Diese meine mit Plumbum nitricum gemachten Erfahrungen

wurden mir von verschiedenen hiesigen Kollegen bestätigt, ich

übergebe sie der Öffentlichkeit in der Hoffnung, manchem

Kollegen einen Dienst geleistet zu haben.

bzw.

Die Kastration mit dem Emaskulator.

Von Oberamtstierarzt lodel-Gerabronn.

In der Nr. 42 der B. T. W. hat Herr Oberstabsveteriniir

Barnick die Zweckmäßigkeit des Blunkschen Emaskulators

hervorgehoben und betont, daß er Nachblutungen nicht beob

achtet habe.

Auch ich benütze denselben seit der Beschreibung in dieer

Wochenschrift und bin mit dem Erfolg im allgemeinen gleich

falls zufrieden. Nur habe ich gefunden, daß die Heilung der

Kastrationswunde nicht durchweg so glatt vor sich geht, wie

nach der Verwendung des einfachen Emaskulators und daß

Nachblutungen sich ebenso häufig einstellen, wie bei letzterem.

Trotzdem verwende ich ihn zunächst weiter und zwar in

der Art, daß ich das Nebenhodenband nicht durchschneide, das

Instrument unmittelbar über den Kopf des Nebenhoden anlege,

langsam schließe und je nach der Stärke des Gefiißteils des

Samenstrangs l——2 Minuten festhalte.
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Nachher tupfe ich die Wunde mit Sublimatwasser ab und

unterlasse sonst jede weitere Behandlung.

Ich bin nun der Meinung, daß mehr das Gefühl, vor Nach

blutungen sicher zu sein, den Doppelemasknlator lieb macht, als

die Wirkung selbst und bin deshalb begierig, ob andere Kollegen

nicht ähnliche Erfahrungen gemacht haben.

Nachblutungen habe ich bis jetzt immer nur nach der

Kastration der jüngeren Hengstfohlen gesehen.

Notlz.

Herr Tierarzt Dietz in Frankfurt a. M. bittet wegen

vieler an ihn gerichteten Anfragen, hier mitzuteilen, daß die

in seinem Artikel (Nr. 48) genannte Parasitenkreme von Dötzer

bei ebendemselben in Frankfurt a. M., Zeil 22, erhältlich ist.

Tagesgeschichte.

Rangverhältnisse. — Militiirveterinärreform.

Von H. Lorenz, Berlin-Plötzensee, ist vor kurzem eine

den heutigen Zeitverhältnissen entsprechende Zusammenstellung

über die Amtstitel und Rangverhttltnisse der p. p. Beamten,

Offiziere usw. im Selbstverlag des Verfassers erschienen, welche

eine Lücke insofern ausfüllt, als die amtliche Rangordnung vom

7. Februar 1817 datiert und seitdem die Veränderungen nur

durch Nachträge bekannt gegeben sind. Betreffend unserer

ranglichen Verhältnisse hat sich der Verfasser genau an die

gegebenen Verfügungen gehalten, und es dürfte manchem

Kollegen nicht uninteressant sein, dieselben an der Hand dieses

Buches einmal durchzugehen.

Wie allgemein bekannt, werden die höheren Reichs- und

preußischen Staatsbeamten in fünf Rangklasseüeingeteilt. Außer

dem bestehen vier Klassen von Subalternbeamten, von denen

die erste mit der fünften Klasse der höheren Beamten, aber

hinter den Beamten mit Stellenrang der fünften Klasse rangiert.

Für die Reihenfolge der einzelnen Beamtenklassen sind im

allgemeinen die Tarife für Wolmungsgeldzuschüsse sowie die

Tagegeldersätze als maßgebend anzusehen.
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Zur 4. Klasse der höheren j Departementstierarzt (z. T.)

Beamten gehören: l Korpsstabsveterinär (A. K. O. v. 8. 3. 06)

Departementstierarzt

Korpsstabsveterinltr

Veterinärrat (Kreistierarzt) ‚

Oberstabsveterinär (A. K. O. v. 8. 3. 06).

Zur Klasse der höheren

Beamten gehören:

 

Unter den Subalternbeamten sind hinter der 1. Klasse

(15 M. Tagegeld usw.) die Stabsveterinäre und Kreistierärzte

(12 M. Tagegeld usw.) mit dem Bemerken eingefügt, daß die

selben nach der 5. Klasse der höheren Beamten und vor den

Referendarien rangieren. Sie sind mit Recht zwischen den

Subalternbeamten aufgeführt, weil ihnen ja nur der Tagegeldsatz

und Vlr’ohnungsgeldzuschuß für Subalterne zusteht. Aus dieser

subalternen Rangstellung vermag uns der bei den Referendarien

angefügte Nachsatz „man rechnet sie allgemein zu den höheren

Beamten ohne bestimmten Rang“ nicht in die Klasse der höheren

Beamten zu erheben!

Die festangestellten Oberveterinä.re bei den Remontedepots

rangieren in der 3. Subaltern-Klasse (Tagegeldsatz von 12 M.).

Die Oberveterinäre bei den Truppen gehören in die 4. Klasse

mit einem Tagegeldsatz von 8 M. (Zahlmeister = 3. Klasse = 12 M.

Tagegeld): ebenso gehören die auf Kündigung angestellten

Oberveterinäre bei den Remontedepots und die Roßärzte der

Gestütsverwaltung zur 4. Klasse.

Aus alledem vermag ich nicht zu ersehen, daß der Steller»

rang der Kreistierärzte und Stabsveterinäre kein subalterner

mehr sei. Auch die mit persönlicher Rangerhöhung verbundenen

Titel „Veterinärrat“ und „Oberstabsveterinär“ können mich

nicht eines anderen belehren, denn diese Konzessionen sind ja

ebenfalls nur mit Tagegeldsatz und Wohnungsgeldzuschuß für

Subalternbeamte verbunden. Freilich klingt ja der „Veterinär

rat“ schön, da der Departements-Tierarzt auch nur diesen Titel

erhält, und dasselbe gilt für den „Oberstabsveterinäx“, was sich

beinahe wie „Oberstabsarzt“ anhört. Bei’ klarem Lichte

betrachtet, ist damit aber rein gar nichts erreicht und sind

derartige Titulaturen nur dazu angetan, bei Laien falsche Vor

stellungen zu erwecken. Das Gros der beamteten Tierärzte ist

eben nach wie vor subaltern. Es kann in unserem Stande über

die Rangstellung nicht eher Zufriedenheit herrschen, als bis

eine Einrangierung in die 5. bzw. 4. Klasse der höheren Beamten

als Stellenrang erreicht ist.

Eine geeignete Gelegenheit, dieses bald erreichen zu können,

bietet vielleicht die Militär-Veterinärreform. Denn befindet.

sich erst jeder Korpsstabsveterinär im Majorsrange (4. Klasse) und

jeder Stabsveterinär im Hauptmannsrange (5. Klasse), so dürften

wohl der Departementstierarzt und der Kreistierarzt damit auch

nicht mehr lange auf sich warten lassen, um die jedem

Akademiker gebührende Rangstellung ebenfalls zu besitzen.

Dem subalternen Veterinäroffizier (Veterinär und Oberveterinär)

aber kann die Subalteruität gleichgültig sein.

Wie sieht es nun mit der Reform für die Militär-Veterinäre

bis jetzt aus? Weshalb läßt dieselbe solange auf sich warten?

Wäre eine Durchführung derselben nicht schon in allernächster

Zeit angezeigt, ehe noch die bevorstehende Beamtengehalts

regelung die Gemüter bewegt? Sie könnte unter Umständen

schon ausschlaggebend sein für die Bemessung des Wohnungs

geldzuschusses für die beamteten Kollegen (ob nach Satz lII

oder TV). Dieselbe ist gewiß nicht so leicht durchzuführen,

wie allgemein angenommen wird. Denn erstens ist für jeden

Veterinär die Qualifikation zum Offizier erforderlich und zweitens

kann ein Beamter ohne seine Einwilligung nicht zum Oftizier

gemacht werden. Eine sog. En bloc-Reform ist also nicht an

gängig. Auch die Gehaltsfrage ist von großer Bedeutung, da

dem zukünftigen Veterinäroffizier z. T. seiner (‘harge entsprechend
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ein geringeres Gehalt zustehen wird als heute, ein ev. Ausgleich in

Form einer Stellenzulage aber auf Schwierigkeiten bei der Finanz

verwaltung stoßen dürfte. Einen Ausgleich durch Verminderung

der etatsmäßigen Stellen zu schaffen, wie in der B. T. W. schon

vorgeschlagen wurde, ist im dienstlichen Interesse nicht möglich.

W'e soll sich ferner das dienstliche Verhältnis gestalten, wenn

z. B. bei einem Regiment der Stabsveterinär Beamter bleibt,

der Veterinär aber Offizier ist? Wie wird das Avancement

sein? Soll die Beförderung zum Stabsveterinär immer noch in

diesem langsamen Schritt vorwärtsgehen, so daß man dann mit

40 Jahren glücklich Hauptmann II. Klasse wird? Sollte der

„Oberstabsveterinär“ nach 10jähriger Dienstzeit als Stabs

veterinär etwa gar das Muster für den Veterinär-Hauptmann

I. Klasse sein? Dann freilich —— dürfte jedem Abiturienten nur

zur Militär-Veterinärlaufbahn zu raten sein!

Es dürften sehr wenige Veterinäre eine negative

Erklärung bezüglich des Veterinäroffiziers abgeben;

denn wer die leidige Beamtenstelluug im ständigen direkten Ver

kehr in der Truppe kennen gelernt, der kann nur

bestimmten Oftizierrang herbeiwünschen. Die Praxisfrage

wird nur wenige Veterinüre die Beamtenstellung vor

ziehen lassen, da die bei weitem große Mehrzahl

gar keine Praxis mehr treiben kann. Wer seinen Dienst

ernstlichst auffaßt, hat keine Zeit übrig, der Praxis in ge

wünschter Weise nachkommen zu können und die wenige Kund

schaft, die er zufällig bekommen hat, verliert er sicherlich noch in—

folge sich jährlich zweimal wiederholender längerer Abwesenheit

aus der Garnison (Manöver, Aufenthalt auf Truppen—Übungs

pltttzen u. a.). Für ein künftiges Veterinäroffizierkorps, welches

dem Staate lange Zeit dienen und den Militärienst der Privat

praxis vorziehen soll, gehört demnach auch ein den Leistungen

entsprechendes Einkommen! Ein kürgliches, den Leistungen

nicht äquivalentes Gehalt erweckt keine Dienstfreudigkeit,

zwingt zur Beschaffung anderweitiger Einnahmequellen aus

Privatpraxis und hat häufig zur Folge, daß die älteren Vete

rinäre ihre Regimenter bei längerer Abwesenheit aus der Garnison

nicht begleiten, sondern zur Behandlung gesunder Remonten

zu Hause bleiben. _

Nach meiner Ansicht kann das Avancement und die damit

eintretende Gehaltserhöhung nur dann zufriedenstellen, wenn

einen

dieselben hinsichtlich des Lebensalters mit denen der Front

offiziere gleichen Schritt halten. Also etwa Beförderung nach:

Approbation zum Unterveterinär

1ßjährl. Kursus auf Lehr

schmiede . . . . „ Veterinärleutnant

3—-4 Jahren (Lebensalter von

30 Jahren) . . . „ Veterinäroberleutnant

4—5 Jahren (Lebensalter von

35 Jahren)*). . . „ Veterinärhauptmann II. Kl.

4—5 Jahren (Lebensalter von

40 Jahren) . . . „ Veterinärhauptmann I. Kl.

Wem dann für das höhere Alter bei völliger Rüstigkeit

dieses Gehalt nicht genügt und auch der außergewöhnliche Rang

als Korpsstabsveterinär mit Majorsrang und -gehalt versagt

*) Das würde allerdings das heutige Avancement des Front

0ffiziers erheblich an Schnelligkeit übertreffen. Das besonders

erwünschte frühere Aufrücken zum Stabsveterinär kann demnach

billigerweise durch ein späteres Eintreten in die Oberstabsveterinär

Charge ausgeglichen werden. S.

 

 

bleibt, dem würde im Alter von 50 Jahren eine Pension von

ungefähr 3600 M. zustehen, welche Summe gewiß eine hübsche

Grundlage neben Privatpraxis usw. abgeben dürfte. Für die

Truppe aber wäre das eine geeignete Verjüngung und würde

schnellere Beförderung zur Folge haben. So lange keine

Divisionsveterinäre eingeschoben werden, ist der Stabs

veterinär nun doch einmal der Schluß; wer diese Haupt

mannsstellung aber bis ins hohe Alter bekleiden will, dem

möge es gern vergönnt sein!

Daß etwa die jüngere Hälfte der Stabsveteriuäre das Gehalt

der Hauptleute II. Klasse und die ältere der Hauptleute I. Klasse

beziehen soll, würde auch durchaus unzureichend sein, da mit

solchem Gehalt unter den heutigen Verhältnissen sich eine

Familie (Kindererziehung u. a.) nur unter großen Entbehrungen

unterhalten lassen würde.

Ich habe im vorstehenden verschiedene Fragen aufgeworfen

und es wird gewiß nur von allgemeinem Nutzen sein, wenn die

selben in nächster Zeit auch von anderen Kollegen erörtert

werden. Vielleicht wird dabei manches Brauchbare für maß

gebende Stellen herauskommen, zum Wohle des tierärztlichen

Standes. Ein Veterinäroffizierkorps mit dem Rang und Avance

ment, wie oben von mir aufgestellt, dürfte das sein, was von

uns gefordert werden muß und was auch erreicht werden kann.

Hat der Staat aber Befürchtungen, daß zu viele ältere Veterinäre

abgehen werden, so mag er Divisionsveterinäre mit Majorsrang

usw. schaffen und die Korpsstabsveterinäre entsprechend höher

stellen. Die Verjüngung der Stabsveterinäre mit den bezüglichen

Kompetenzen wird sich natürlich erst allmählich erreichen

lassen, die Bewilligung des Hauptmannsgehaltes I. Klasse muß

aber jetzt schon nach 4—5jähriger Dienstzeit als Stabsveterinär

erfolgen.

Uniform und Stellung der Militärveterinäre.

Von Schmidt-Neu-Ulm,

kgl. bayerischer Stabsveterinlir a. D„ prakt. Tierarzt.

Mit großem Interesse habe ich die Ausführungen in Nr. 45

der B. T. W. „Über die Uniform der deutschen Veterinäre“

verfolgt.

Wenn ich mir gestatte, einige Bemerkungen über diese

Zeitfragen zu machen, so sei vorausgeschickt, daß ich seit einer

langen Reihe von Jahren sowohl als aktiver königlich bayrischer

Veterinär, als auch im Ruhestande meinen Wohnsitz in einer

Bundesfestuug mit größerer Garnison habe (bayrische, preußische

und württembergische Truppen) und mir nicht nur das bayrische

Veterinärwesen, sondern auch die Verhältnisse der württem

bergischen bzw. preußischen Militärveterinäre aufs beste

bekannt sind.

Der bayrische Veterinär hat von jeher, sowohl innerhalb

als außerhalb der Truppe eine geachtete Stellung eingenommen,

obgleich seine dunkle, einfache Uniform bar aller Zieraten war

und ist.

Aus der Zeit, als die bayrischen Veterinäre noch Offiziers

rang hatten, blieb die Vorschrift bestehen, daß der Dienst in

der Truppe nur in Uniform zu geschehen hat. Schon hierin

liegt ein großer Vorteil gegenüber den Veterinären der anderen

Bundesstaaten, welche den Dienst mit Erlaubnis des Regiments

kommandeurs in der Regel in Zivilkleidung versehen. Der
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Soldat, sei er Vorgesetzter, (lleich- oder Untergeordneter, sieht

eben doch die Uniform ganz anders an, als die Zivilkleidung.

So bequem es für den betreffenden Veterinär ist, seinen Dienst

in Zivilkleidung versehen zu können, so würde es doch das

militärische Ansehen des Veterinärs heben, wenn der Dienst

innerhalb der Truppe ausschließlich in Uniform zu geschehen

hätte. Trägt ja doch sowohl der Trnppenarzt als auch der

Zahlmeister, welche mit den Offizieren und Mannschaften weit

weniger in Berührung kommen als der "eterinär, im Dienste

stets Uniform. Warum macht hier der außerbayrische Veterinär

eine Ausnahme, welche sicher nicht dazu beiträgt, seine mili

tärische Stellung zu heben und zu befestigen?

Was nun die Uniformierung anbelangt, so liegt m. E. für

den bayrischen Veterinär kein Grund vor, seine Uniform durch

einen karmoisinroten oder grünen oder auch blauen Kragen ab

geändert zu sehen.

Da der schwarze Sammetkragen und Ärmelaufschläge mit

Rücksicht der Unterscheidung von den Artillerie, Pionier-,

Festungsbau- und Zeugoffizierkorps den Veterinären schwerlich

zugestanden werden wird, so würde der mit silberner Stickerei

versehene schwarze Tuohkragen, bzw. die mit gleichen Stickereien

versehenen Ärmelaufschläge des Wafl‘enrocks ein einfaches, aber

schönes, ansprechendes Uniformbild geben,*) besonders dann,

wenn die silbernen Knöpfe, Helmzier und Epaulettmonde der

bayrischen Veterinäruniform beibehalten würden und an Stelle

des „Schwarzblau“ des bayrischen Wafl‘en- bzw. Überrocks,

welches leicht schmutzt, grau und unansehnlich wird, das hellere

Blau (Ulanenblau) dieser Uniformstiicke des preußischen Vete

rinärs tritt.

Die derartig gekennzeichnete, einheitliche Uniform des

Veterinäroffiziers macht ein besonderes Abzeichen am Achsel

stück überflüssig.

Der Veterinäroffizier würde bis jetzt nicht unter dem

Schutze der Genfer Konvention stehen, er würde Kombattant

sein und würde im Kriege als solcher behandelt, es besteht

daher kein Grund, dem Veterinäroffizier das Abzeichen des

Kombattanten, Feldbinde und Leibbinde, vorzuenthalten, obgleich

meines Erachtens die Veterinäre keinen großen Wert auf das

Tragen dieser die Uniform verteuernden Embleme legen werden.

Wenn auch eingedenk des alten Sprichwortes „Kleider machen

Leute“, so stehe ich doch voll und ganz auf dem Standpunkte

des Herrn Verfassers von Nr. VI des oben erwähnten Artikels.

Möge die Militärveterinärlaufbahn sich zu einer „Karriere“

gestalten!

An „Passion“, Berufsfreudigkeit hat es Gott sei Dank bisher

den Veterinären der bayrischen Armee nicht gefehlt. Ganz be

sonders geweckt und gehoben wurde dieselbe auch dadurch, daß

die bayrischen Veterinäre nach dem Ermessen des Regiments

kommandeurs an den reiterlichen Veranstaltungen der Offi

ziere, Schulreiten, Schnitzeljagden, Übungsritten usw. teilnahmen,

was leider bei den Veterinären der anderen Bundesstaaten nicht

der Fall ist. Es war mein Stolz als junger Veterinär, schwierige,

junge Pferde zu reiten und ich habe mir manchen Fuchsschwanz

umd manch schönen Rennpreis geholt.

Der junge Veterinär, welcher, Einjährig-Freiwilliger

Veterinlhaspirant, als Rekrut nur knapp ein halbes Jahr Reit

_ *) Der ehemalige königlich bayrische „Oberstabsveterinär“ trug

xsl">fl’no Stickerei am Kragen und den Ärmclaufschlltgen.

 

unterricht genossen hat, dann reichlich 4‘‚’‚ Jahr auf kein Pferd

mehr kommt, muß am Reitunterricht der Offiziere teilnehmen

können, nur so lernt er reiten und ein Reitpferd richtig

beurteilen und dies ist eins der wichtigsten Dinge

seines Berufes, zum zweifellos ungeahnten Nutzen der Armee,

wie der Artikel VI treffend bemerkt.

Ich möchte nur auf den g 7 der Pferdegeldervorschrift ver

weisen, nach welchem das Einstellen eines Offizierspferdes ab

hängig gemacht wird von dem Attest eines Veterinärs, „daß

das Pferd als Reitpferd geeignet ist“. Ein reiterlich aus

gebildeter Veterinär wird doch mit ganz anderer Urteilsfähigkeit

an diese Aufgabe herantreten, er wird auch die Reitf‘zthigkeit

des Käufers beurteilen können, wird einem „Sachverständigen“,

welcher das Pferd nur nach den Lehren des „Exterieurs“ be

urteilen kann, sicher überlegen sein.

Die Zuteilung eines ständigen, womöglich jährlich wechseln

den, jüngeren Dienstpferdes und die Heranziehung der Veterinäre

und Oberveterinäre zu Reitunterricht, Schnitzeljagden und Übungs

ritteu ist daher nicht nur zur reiterlichen, sondern auch zur

fachlichen Ausbildung des Veterinärs unbedingt erforderlich“)

Aber vor allem wird die Berufsfreudigkeit gehoben

durch das Vorantwortlichkeitsgefühl für die eigene

Leistung.

Der Veterinäroffizier muß verantwortlich sein für die Be

handlung der ihm als krank überwiesenen Dienstpferde und zwar

ohne erst die Genehmigung des Eskadronschefs usw. über die

Art und Weise der einzuleitenden Behandlung zu bedürfen.

Der Veterinär muß ferner verantwortlich sein für den Huf

beschlag, er muß als verantwortliches und stimmberechtigtes

Mitglied in den Kommissionen (Chargenpferde-, Remonte-Ankaufs

kommission usw.) gelten.

Die Berufsfreudigkeit, das trotz der subalterhen Stellung

rege Standesbewußtsein und die geachtete Stellung der bayerischen

Militärveterinäre, nicht zum wenigsten aber auch die außer

ordentlich günstigen Behandlungsergebnisse, rühren zweifellos

daher, daß ihnen zum Unterschied von den Veterinären der

übrigen Armeen noch ein großer Teil der Verantwortlichkeit

sowohl für Behandlung der erkrankten Pferde, als auch im Huf

beschlag geblieben ist“)

Die Verantwortlichkeit ist es, welche der Offiziersrang dem

Veterinär bringen soll und hoffentlich bringt, ohne diese ist die

schönste Stellung, Besoldung und Uniformierung hohle Äußer

lichkeit und wird nie volle Befriedigung und Berufsfreudigkeit

gewähren.

So lange noch der Eskadron- bzw. Batteriechef über die Art

und Weise der Behandlung der Pferde entscheidet und für den

Hufbeschlag maßgebend und verantwortlich ist, so lange er noch

allein zu entscheiden hat, ob ein Pferd gebrannt werden muß,

so lange der Veterinär in den Kommissionen nur eine beratende

und keine gültige Stimme hat, ist seine Stellung unsicher, werden

seine Dienstverrichtungen ihm keinen vollen Eifer abnötigen. Der

Veterinär sollte seinem Stabsveterinar und dieser sowohl dem

Regimentskommandeur als auch dem Korpsstabsveterinär für die

*) Frankreich kommandiert Veterinäre zur reitcrlichen Aus

bildung sogar zu den Reitinstituten. '

**) In Bayern wird jedes erheblicher innerlich oder äußerlich

erkrankte Pferd im Regimentskrankenstalle unter Verantwortlichkeit

des dienstältesten Veterinärs behandelt und kommt erst, wenn

es wieder dienstfithig geworden ist, zur Eskadron zurück.
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Behandlung der Pferde und für den Hufbeschlag im Regiment

verantwortlich sein.

Wenn man bedenkt, daß kein Veterinär mit. weniger als

20jähriger, einwandfreier Dienstzeit und unter Ablegung einer

besonderen Stabsveterinärprüfung (in Bayern amtliche Prüfung)

zum Stabsveterinär ernannt wird, so sollte doch unter Berück

sichtigung der bisherigen Dienstleistungen die Gewähr gegeben

sein, daß dieser wissenschaftlich und praktisch durchgebildete

Fachmann die Verantwortlichkeit für seine Fachleistungen

mit voller Sicherheit übernehmen könnte.

Analog den Verhältnissen im Sanitätskorps sollte der

veterinärärztliche Dienst innerhalb eines Armeekorps betreffs

Kommandierungen, Vertretungen, Stellenbesetzungen usw., durch

Verfügungen des Korpsstabsveterinärs geregelt werden. Dieser

hätte auch zu bestimmen, wer von den Veterinären an den

Herbstübungen teilnimmt und wer den Garnisondienst in dieser

Zeit versieht; dann wären auch Fälle wie Artikel "I erwähnt,

daß Veterinäre 20 Jahre nicht im Sattel gewesen sind, undenk

bar; solche Herrn müßten dann, falls sie nicht mehr reiten

können oder wollen, jüngeren Kräften Platz machen.

Berichtigung.

In dem Artikel Militaria in Nr. 49 dieser Zeitschrift wird

unter II, Absatz 4 darauf hingewiesen,

daß für die Trageweise der Uniform die „Bestimmungen

der Bekleidungsvorschrift für Beamte“ für die Veterinäre

maßgebend seien. Der Veterinär habe demzufolge zum

Dienstanzng die lange Hose zu tragen, während die

Sanitätsoffiziere nach denselben Vorschriften wie die Front

oftiziere die langen Stiefel tragen. Es sei wünschens

wert, daß der Dienstanzng der Veterinäre dem der be

rittenen Offiziere gleich sei.

Diese Sätze enthalten Irrtümer, welche in der Öffentlichkeit

nicht unwidersprochen bleiben dürfen.

Zunächst stelle ich fest, daß im Druckvorschriften-Etat des

Heeres (D. V. E.) eine „Bekleidungsvorschrift für Beamte“ nicht

existiert. Vermutlich ist damit die „Zusammenstellung der

Uniformen und Abzeichen der Beamten des Königl. Preuß. Heeres

vom 17. Oktober 1902“ gemeint. Diese Vorschrift besagt aller

dings unter Ziffer 2 der Vorbemerkungen:

„Zu der in den Nachweisungeu beschriebenen Uniform treten

b) hohe Stiefel und Stiefelhose, wenn der Dienst es

erfordert.“

Ebenso unterschied die am 3. Juni 1897 und die am

28. Juni 1906 außer Kraft gesetzte Militär-Veterinär-Ordnung

im g 7, 8 zwischen einer Bekleidung für den Dienst zu Fuß

und einer solchen für den Dienst zu Pferde.

Dieser ä 7, 8 wurde jedoch durch das vom preuß. Kriegs

ministerium bereits im Januar 1903 herausgegebene Deckblatt 107

aufgehoben. Der Inhalt dieses Deckblattes deckt sich mit der

Ziffer 10 des ä 7 der jetzt gültigen Veterinär-Ordnung fast

wortgetreu und lautet:

ä 7, 10: „Wegen der Uniform der Veterinärbeamten

wird auf die Zusammenstellung der Uniformen und Ab

zeichen der Beamten des Königlich Preußischen Heeres

(D. V. E. Nr. 317a) hingewiesen.

Betreffs der Tragewelse usw. der Bekleidungs

und Ausrüstungsstücke, des Zubehörs usw. findet

die Bekleidungsvorschrift für Offiziere usw. des

 
Königlich Preußischen Heeres (D. V. E.‚ Nr. 137)

sinngemäß Anwendung.“

Es wird also betont, daß nicht etwa die oben erwähnte,

unter Ziffer 2 b der Vorbemerkungen zur Zusammenstellung der

Uniformen usw. der Beamten des Heeres niedergelegte Be

stimmung, sondern die Offiziersbekleidungsvofschrift für die

Trageweise der Bekleidungsstücke usw. für den Veterinär maß

gebend ist. Demzufolge gibt es für den Veterinär nicht eine

Bekleidung für den Dienst zu Fuß und eine solche für den Dienst

zu Pferde, sondern es gibt für ihn einen Paradeanzug, einen

Dienstanzng, einen kleinen Dienstanzng, einen Gesellschafts

anzug usw. ebenso wie für den Offizier. r.

Stellungnahme der Berliner Gemeindetieriirzte.

Der „Verein städtischer Tierärzte zu Berlin“ hält es zur

Vermeidung von Mißverständnissen und falschen Schlüssen für

seine Pflicht, hierdurch festzustellen, daß der Artikel (Cavete

Berlin) in der Nummer 45 der B. T. W. zwar der persönlichen

Initiative eines einzelnen Kollegen entsprungen ist, auch in

verschiedenen Nebenpunkten Irrtümer enthält, in der Hauptsache

aber die Verhältnisse richtig schildert. Mit dem Verfasser des

genannten Artikels ist der Verein der Ansicht, daß die An

stellungs- und Gehaltsverhältnisse der städtischen Tierärzte

dringend verbesserungsbedürftig sind, ganz besonders aber er

blickt er darin, daß die Gehälter der Tierärzte nicht nur hinter

denen der meisten akademisch gebildeten, sondern sogar hinter

denen der offenbar nachgeordneten Beamten zurückbleiben, eine

zu niedrige Einschätzung der tierärztlichen Wissenschaft und

eine Demütigung ihrer Vertreter; dies um so mehr, als bei dem

Fehlen einer Rangordnung die Höhe des Gehaltes äußerlich der

einzige Wertmesselr für die Leistungen der ‘besoldeten Berliner

Kommunalbeamten ist.

Wenn etwa aus dem Artikel die Schlußfolgerung gezogen

werden sollte, daß für die ungünstige wirtschaftliche Lage der

städtischen Tierärzte der Leiter der städtischen Fleischbeschau,

Herr Direktor Reißmann, verantwortlich zu machen sei, so

weist der Verein mit Nachdruck darauf hin, daß Herr Direktor

Reißmann verschiedentlich sich bemüht hat, durch geeignete

Vorschläge die Abstellung der in dem Artikel erörterten rück

ständigen Verhältnisse beim Kuratorium des städtischen Vieh

und Schlachthofes zu bewerkstelligen, aber nicht durchgedrungen

ist. Der Verein gibt sich der Hoffnung hin, daß die Kommune

Berlin auch den städtischen Tierärzten eine durch die veränderten

Zeitverhältnisse berechtigte Besserstellung zugestehen wird.

Der Verein städtischer Tierärzte

I. A.:

Bon ge rt, Vorsitzender. H än dler, Schriftführer.

Hauptversammlung des Vereins sächsischer Gemeinde

tieriirzte und Schlachthofdirektoren.

Sonnabend, den 2. November 1907, abends 7 Uhr, fand im Hotel

„Sachsenhof“ in Leipzig eine Vorberatung des Vorstandes

statt, zu welcher die Mitglieder des Vereins auch eingeladen waren,

und an welcher der Vorstand, insgesamt aber etwa 15 Herren

teilnahmen.

Der Vorsitzende, Herr Schlachthofdirektor Dr. Meyfarth

Glauchau, eröffnet die Sitzung, begrüßt die Erschienenen und ver—

liest eine Reihe eingelaufener Schreiben. Es wird beschlossen, die

Sitzungsberichte in der „Schlacht- und Viehhofzeitung“, der „Zeit

schrift für Fleisch- und Milchhygiene“, der „Berliner“ und der

„Deutschen“ Tierärztlichen Wochenschrift“ zu veröffentlichen.
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Auf Vorschlag des städtischen Tierarztes, Herrn Dittrich

Dresden soll nach Antrag des Herrn Direktor Enke-Zittau der

morgenden Versammlung der Antrag unterbreitet werden, daß an

das Ministerium und den Rektor der Hochschule in Dresden ein

Gesuch gerichtet werde, daß immaturen Tierärzten die Möglichkeit

eröffnet werde, unter gewissen Bedingungen eine Übergangszeit

lang zum Dr. med. vet. in Sachsen promovieren zu können.

_ Die im Prinzip angenommenen süddeutschen Statuten des

Vereins sollen nach unwesentlichen Änderungen bei einer Reihe

von Kollegen kursieren und dann gedruckt werden.

Neu eingetreten sind: Dr. Tempel, Obertierarzt und Direktor

der Fleischbeschau in Chemnitz; Bethke, Schlachthofdirektor in

Altenburg (Sachs.-Altenburg); Polizeitierarzt Zinke in Leisnig;

städtische Tierärzte Jänicke und Marschall in Dresden und

Stadttierarzt Dr. Eberle in Auerbach.

Die einzelnen Punkte_ der morgendcn Tagesordnung werden

eingehend besprochen und wird zu einer Reihe von Fragen Stellung

genommen. Schluß der Sitzung abends 12 Uhr.

Sonntag, den 3. November, vormittags 11 Uhr: Haupt

versammlung im Hotel „Sachsenhof“ in Leipzig. Es waren

erschienen: Landestierarzt Medizinalrat Prof. Dr. Edelmann und

die Gemeindetierätrzte bzw. Schlachthofdirektoren Achilles-Leipzig,

Arnold-Oschatz, Bethke—Altcnburg, Enke-Zittau, Engelmann

Grimma, Dr. Eberle-Auerbach, Dr. Feuereißen-Chemnitz, Dr.

Fisch er-Buchholz, Günsehals-Großenhain, Dr. Geißler-Werdau,

Vorsitzender des Privattierärztevereins, Geyer-Penig, Günther

Eibenstock, Hafemann-Leipzig, Hahn-Beichenbach, Hengst

Leipzig, Hempel-Meißen, Dr. Horn-Leipzig, Karnahl-Freiberg,

Dr. Käppel-Leipzig, Dr. Keil-Leipzig, Klawitter-Leipzig,

Lügel-Zschopau, Litty-Leipzig, Dr. Meyfarth-Glauchaw

Mielach-Freiberg,Mintzlaff-Annaberg,Ocrtel-Leipzig,Paulitz

Leipzig, Pötzsch-Hainichen, Richter-Fraukenberg, R ühmekorf

Leipzig, Dr. Schmidtchen-Leipzig, Dr. Schmutzer-Waldheim,

Sehneiderheinze-Dresden, Schuhe-Leipzig, Semper-Leipzig,

Dr. Seyf‘ert-Pirna, Stein-Wurzen, Stiehler-Bautzen und Uder

Meißen. Schriftlich entschuldigt hatten sich Dr. Tempel-(Chemnitz,

Dittrich-Dresden und andere.

Der Vorsitzende Herr Dr. Meyfarth begrüßt die zahlreich

erschienenen Mitglieder und die Gäste und von diesen insbesondere

Herrn Landestierarzt Medizinalrat Prof. Dr. Edelm ann. Insbesondere

wird Kenntnis genommen von den An- und Antwortschreiben an

Mitglieder der Königlichen Vcterinärkommission, an den Landes

kulturrat und die landwirtschaftlichen Kreisvereiue, vom Eintritt

des Vereins in den Veterinärrat, vom Briefwechsel mit den tier

ärztlichen Kreisvereinen, dem bezirkstierärztlichen und dem privat

tieriirztlichen Verein und dem tierärztlichen Landesverband und

von internen Angelegenheiten.

Der Vorsitzende berichtet, daß er mit Herrn Dr. Seyfert

(Pima) zusammen den Mitgliedern der Königl. Vcterinifrkommission,

den Herren Rektor Geh. Medizinalrat Professor Dr. Ellenberger,

Obermedizinalrat Professor Dr. Müller, Landestierarzt Medizinalrat

Professor Dr. Edelmann und Tierzuchtdirektor Medizinalrat Pro

fessor Dr. Pusch die Gründung unseres Vereins offiziell mündlich

mitgeteilt habe. y

Im Anschluß an ein Schreiben des Schlcswigschen tierärztlichen

Provinzialvereins (Veterinärrat Dr. Foth) die Milchkontrolle be

treffend, wurde mit Dank für gegebene Anregung der Beschluß

gefaßt: Diesem Gegenstande dauernde Aufmerksamkeit zu widmen

und ihn bereits für die nächste Versammlung auf die Tagesordnung

zu setzen. Ferner faßt der Verein auf Anregung des Vereins zur

Förderung humanen Schlachtens (Sanitätsrat Dr. Ramdoh r) folgende

Resolution: Der Verein hält es für dringend wünschenswert, daß

in allen Bundesstaaten der Betüubungszwang für alle Schlacht

tiere, einschließlich der den Schüchtschnitt erhaltenden. baldmöglichst

gesetzlich eingeführt werde.

Ferner wird Kenntnis davon genommen. daß Direktor Dr.

Tempel (('hemnitz) als Grundstoek zu einer Vereinssammlung

sämtlicher Ortsgesetzc die dortigen übersendet hat. —— Es werden

einige Entschuldigungsschrciben und Telegramme verlesen, darunter

das mit besonderer Freude aufgenommene Telegramm des Herrn

Direktor Kuh n au (Keim.

 
l. Hierauf nahm der Vorsitzende Dr. Meyfarth das Wort zu

seinem Referat: „Ist der weitere Ausbau der Schlachthof

gesetzgebung für das Königreich Sachsen notwendig?“

Ausgehend von den wenigen und kürglichen sanitäts- und

veterinürpolizeilichen Bestimmungen der jüngten Fleischbeschau

und Viehseuchengesetzgebung des Reiches und Landes, welche die

Schlachthöfe betreffen, bespricht Referent das sächsische Gesetz,

die öffentlichen Schlachthöfe betreffend, vom 11. Juli 1876, ferner

die Instruktion betreffend die Begutachtung von Schlachthofanlagen

seitens der Königlichen Bezirkstieriirzte in Sachsen vom 10. Juli

1891 und das Gutachten der Königlichen Kommission für das

Veterinitrwesen betreffend die Einrichtung von öffentlichen Schlacht

höfen, er kennt die große Bedeutung, die klassische Kürze und den

treffenden Inhalt dieser Bestimmungen und Auslassungen für die

Zeit ihres Entstehens an mit dem Bedauern, daß sie nicht zu einem

noch heute brauchbaren Gesetz sich verdichtet haben, welches auch

den Bau und die Verwaltung öffentlicher Schlachthöfe regelt. Ins

besondere ist auffällig, daß in Preußen die Zahl der städtischen

Schlachthöfe stetig und auffallend auch in kleineren Gemeinden zu

nimmt (1902 = 398; 1907 beinahe 500 öffentliche Schlachthöfe)

während in Sachsen nur eine ganz langsame Zunahme zu verzeichnen

ist, nach 31 Jahren der Wirksamkeit des Gesetzes nur 35 Schlacht

höfe, so daß zurzeit noch 106 Gemeinden (69 Stadt- und 37 Land

gemeinden) über 5000 Einwohner keinen öffentlichen Schlachthof

haben (von 310 Gemeinden über 2000 Einwohnern haben nur 35

Schlachthöfe) und zwar sind nur 15 städtische gegenüber 20 Innungs— '

schlachthöfen vorhanden. Es fehlt eben in Sachsen‘ der Impuls zum

Bau von Schlachthöfen, besonders (iemeindeschlachthöfen, wie ihn

das preußische Schlachthausgesetz besitzt Außerdem erklären

diese eigentümliche Schlachthofmüdigkeit in Sachsen noch andere

Gründe.

l. Die ambulatorische Beschau sorgt für gesundes Fleisch auch

ohne Schlachthof.

2. Der Schlachthof ist infolge zahlreich gemachter Fehler beim

Bau nach den jüngsten Erfahrungen einer größeren Zahl von Ge

meinden kein angenehmes Finanzobjekt mehr (Defizit!)

Fleischerinnungen sind aus diesem Grunde, und weil die

jüngst erbauten öfientlichen Schlachthöfe meist im Besitz der Stadt

sind oder in deren Besitz übergehen, Gegner des Projekts.

4. Die Erörterung der Fleischpreisc in der Öffentlichkeit läßt

fälschlicherweise die Kosten für den Schlachthof als einen weiteren

erheblichen Grund zur Fleischteuerung erscheinen.

5. Die schlechte Bezahlung und Stellung der Sachverständigen

an Schlachthöfen läßt die Tierärzte selbst nicht wünschen, daß

Schlachthöfe gebaut werden. Dieser Zustand ist ungesund. Noch

immer gelten alle hygienischen, sanitätm und veterinärpolizeilichen

und nicht zuletzt auch kommerziellen Vorteile des Schlachtzwanges

sowohl für Konsumenten als Interessenten, welche in der Literatur

noch keineswegs erschöpfend behandelt, in diesem Referate nicht

näher ausgeführt werden sollen.

Es müssen nach wie vor Schlachthöfe gebaut werden. Der Bau

eines Schlachthofs ist mindestens eine solche Kulturtat als der Bau

einer Kirche, man muß nur das volkswirtschaftliche Augenmaß für

diese Wahrheit besitzen. Selbstverständlich muß die Gemeinde den

Schlachthof bauen lassen, alle vortrefflichen Sätze des Gutachtens

der Kgl. Veterinürkommission gelten noch heute im vollen Umfange

und auch fürjene städtische Schlachthöfe der Mittelstädte, welche in

einem allzu innungsfreundlichem Sinne verwaltet werden. Hätten wir

in Sachsen 300 anstatt reichlich 30 Gemeindeschlachthöfe, so würden

die lokalen Verhältnisse nicht so buntscheckig sein und zu allerhand

Unzufriedenheiten Anlaß geben. Hier ist Wandel zu schaffen eine.

dringende Aufgabe. Verdienen auch die preußischen Verhältnisse

in mancher Beziehung kein Loblied, so ist doch das preußische

Schlachthausgesetz ein Meisterstiick darin, daß es dem Impuls zum

Bau zahlreicher Gemeindeschlachthöfe gegeben hat. Das hat in

Sachsen selbst das vortreifliche Gutachten der Kgl. Veterinär

kommission niemals erreicht, wenn es auch langsam wirkt. Wir

hoffen, daß das Dresdener Beispiel einer wohltuenden Energie des

Stadtoberhauptes. die Ablösung des Inuungsschlachthofes, Schule

machen wird Dieser selbstverständliche Entwicklungsprozeß sollte

von seiten der Kgl. Regierung im ganzen Lande beschleunigt
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werden. Das kann nur ein dahingohender Gesctzentwurf. Man

wende nicht ein, daß beide Kammern unserer Volksvertretung einem

solch eingreifenden Entwurfe niemals ihre Zustimmung geben (vgl.

,S 4 der revidierten Städteordnung, Selbstverwaltung der Gemeinden).

Aber die moralische Wirkung eines solchen Entwurfs würde von

ausschlaggebender Wirkung sein. Der Grundsatz der Selbstver

waltung in allen Ehren (vgl. die letzte Thronrcde Seiner Majestät),

aber die Entwicklung des modernen Schlachthofwesens, welches

gleich tief in die Interessen von Stadt, Land und Wissenschaft

eingreift, muß von einer höheren Warte geleitet werden, als es

die Entwicklung einer Innungsversammlung oder, ich behaupte es,

die Entschließung allein einer städtischen Körperschaft besonders

einer kleinen Stadt ist. Gesetze und Verordnungen müssen Impuls

geben und Wegweiser sein. Erfahrungen sind — teilweise recht

böse —— genug gesammelt. Wer die Innnngen liebt und ihnen

wirklich nützen will, muß gegen Innungsschlachthöfe sein. Ich

habe die größte Hochachtung vor den Kenntnissen, dem praktischen

Blick, der Tatkraft und reichen Lebenserfahrung unserer Innungs

meister. Werden diese Vorzüge im städtischen Schlachthofe be

tätigt, so kommen sie nicht bloß einer egoistisch führenden Clique

sondern allen Innungsmitgliedern und der Allgemeinheit zugute und

die Hauptarbeit lastet nicht auf einem allein, dem Obermeister.

Zunächst müssen in Sachsen aus allen Innungsschlachthöfen

stitdlische werden. Die Gründe gelten heute noch mehr als früher

(vgl. das Gutachten der Veterinärkommission). Das sächsische

Schlachthofgesetz ist ein Torso des preußischen. Stellen wir das

alte Kunstwerk wieder her und fügen wir den jetzigen Verhältnissen

passende Bestimmungen hinzu, so würde ein solcher Gesetzentwurf

etwa folgende Hinweise enthalten: Der weitere Ausbau eines

Gesetzes, die Errichtung und Verwaltung öffentlicher Schlachthöfe

betreffend, ist notwendig.

l. Jeder öffentliche Schlachthof soll in genügendem Umfange

von der Gemeinde (dem Gemeindeverbande) errichtet und

verwaltet werden.

2. Insbesondere sollen bestehende öffentliche Schlachthöfe,

welche in Privatbesitz (Innung usw) sich befinden, gleich

wohl von der Gemeinde als Aufsichtführende durch einen

Schlachthofausschuß veraltet und Vergrößerungen (Neu

bauten etc.) auf Kosten der Gemeinde vorgenommen werden.

Verzichtet die lnnung auf ihr Besitzrecht oder genilgt der

ihr gehörige Schlachthof nicht mehr den an ihn zu stellenden

Forderungen, so geht er gegen entsprechende Entschädigung

in den Besitz der Gemeinde über.

3. Gemeinden und Gemeindeverbände von 5000 und mehr Ein

wohnern sollen verpflichtet sein, öffentliche Schlachthöfe zu

errichten.

Die Bausumme muß der Einwohnerzahl der Gemeinde

(des Verbandes) angemessen sein, soll eine bestimmte Höhe

(prozentual pro Kopf der Bevölkerung) nicht übersteigen,

kann jederzeit durch Anleihe aufgebracht werden und bedarf

ebenso wie die Nachbewilligung von Überschreitungen des

Projektes der Genehmigung des Ministeriums des Innern.

4. In öffentlichen Schlachthöfen sollen sämtliche mit dem

Schlachthofe in Beziehung stehende Nebenanlagen tunlichst

untergebracht werden (Pferde-, Hundeschlachthaus, Talg

schmelze, Häutesalzerei usw.).

5. Alles nicht in einem öffentlichen Schlachthof ausgesehlachtete

frische Fleisch soll beim Einbringen in eine Schlachthof

gemeinde einer Kontrolle und einer Gebühr dafür unterliegen.

6. Die Zeit, wann das Verbot der Benutzung von öffentlichen

Schlachthänsern oder Privatschlächtereien in Kraft tritt, be

stimmt das Königliche Ministerium des Innern.

7. Die Gemeinde ist befugt, für die Benutzung des Schlachthofs

Gebühren zu erheben.

Die Höhe des Tarifs ist so zu bestimmen, daß die Ge

bühren für die Schlachthofbenutzung den zur Unterhaltung

der Anlage für Betriebskosten einschließlich einer auf x Proz.

berechneten Rücklage, ferner zur Verzinsung und allmählichen

Amortisation des Anlagekapitals und der etwa gezahlten

Entschädigungssummcn erforderlichen Betrag erreichen, jedoch

nicht übersteigen.

 

Die Höhe des Zinsfußes jährlich und die Amortisation

quote ist gesetzlich festzulegen.

8. Die Leitung der Schlachthöfe, sowie die Untersuchung der

Schlachttiere und des Fleisches soll durch Tierärzte aus

geübt werden. Hierfür sind die gesetzlichen Gebühren zu

gleich mit den Schlachthofbcnutzungsgebühren zu erheben.

(Die ‘Fleischbeschaugebühren sollen in Einnahme und Aus

gabe getrennt von den Schlachthofgebühren verrechnet werden

und es sollen die ersteren lediglich zur Bestreitung aller mit

den Untersuchungen in Verbindung stehenden und nötigen

Einrichtungen und Vorkehrungen (Miete, Gehaltc, Pensionen,

Versicherungsgelder, Bibliothek- und Laboratoriumsgelder,

Fortbildungskurse usw.) Verwendung finden.)

. Die Benutzung des Schlachthofes ist jedem gestattet, der

den allgemeinen und örtlich vorgeschriebenen Bestimmungen

nachkommt.

10. Die bekannten Bestimmungen über die Erstattung des er

weislichen und wirklichen Schadens an den Eigentümer oder

Nutzungsberechtigten von aufzubauenden öffentlichen oder

privaten Schlaehthäuscrn.

11. Die Bestimmungen des Gesetzes sollen auch auf die in

Privatbesitz befindlichen öffentlichen (Innnngs-)Schlachthöfe

Anwendung finden und zwar soll die Kreishauptmannschaft

das gegenseitige Verhältnis zwischen Gemeinden und Unter

nehmer regeln.

12. Strafbestimmungen für Zuwiderhandelnde.

Ein solches Gesetz würde der Buntschcckigkeit der sächsischen

Verhältnisse mit einem Schlage ein Ende machen und Ordnung und

Zufriedenheit aller Beteiligten zur Folge haben (die Innungen ein

geschlossen).

‘O

Natürlich würden weitere Verordnungen den Gemeinden an die

Hand zu geben sein. Insbesondere:

l. eine Bauordnung für Gemeindeschlachthöfc, welche alles

Wissenswerte enthält dergestalt, daß eine wesentliche Über

schreitung der Bausumme von vornherein ausgeschlossen ist.

2. Eine Verordnung zur Ausführung des Gesetzes, welches alles

Nähere regelt, besonders auch Zusammensetzung und Tätigkeit

des Schlachthofausschusses (Mitglieder: 1 Jurist als Dezernent,

1 Ratsmitglied, 1 Stadtverordneter, 1 Landwirt, 1 Fleischer,

1 Viehhändler und der Direktor).

3. eine allgemeine Schlachthofordnung für Gemeindeschlachthöfe,

den Verkehr usw. betreffend,

4. a) eine Verordnung, welche die veterinärpolizeilichen Be

stimmungen enthält fiir große, für mittlere und kleine

Schlachthöfe,

b) eine Verordnung, welche die Ausführung der Fleisch

beschau auf Schlachthöfen regelt (inkl. Buchführung und

Statistik), ‘

5. von der Gemeinde zu erlassen

ein Ortsgesetz, die Benutzung des Schlachthofes betreffend

Schlachtzeiten und Gebührenordnung.

Der Erlaß dieses Gesetzes und der Verordnungen würde ein

Segen sein. Hoden wir, daß unser verehrter Herr Landesreferent,

welcher aus unseren Reihen hervorging, dem alle Spezialkenntnisse

eines Fahmannes in hervorragender Weise zur Seite stehen, so

führte der Vortragende aus, uns diesen Weg führt. Sollten ihn

andere dringlichere Berufsaufgaben in den nächsten Jahren daran

hindem, so wünschen wir, daß ein hervorragender begabter Spezial

kollege irgend woher aus dem Deutschen Reiche in der Doppel

eigenschaft als Dozent unseres Spezialberul'es an der Dresdener

Hochschule und als Referent unserer Spezialfachangelegenheiten

im Ministerium des Innern die Besserung unserer Verhältnisse als

ernste Lebensarbeit glücklich erledigen möge. Schon die nahe

Zukunft wird es der Königlichen Regierung zur unabweisbaren

Pflicht machen, diesen Fragen näher zu treten. Möge es in einem

uns günstigen Sinne geschehen.

Eine Debatte über diesen mit Beifall aufgenommenen Vortrag

fand im Hinblick auf die reichhaltige Tagesordnung nicht statt.

Zu Punkt? der Tagesordnung: „Wünsche der städtischen

Tierärzte an den großen Sehlachthöfen,“ referierte zunächst
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Herr Schneiderheinze-Dresden im Namen der dortigen städtischen

Tierärzte und stellte folgende Punkte auf:

1. Die vor kurzem in Dresden eingeführte Gehaltsstaffel der

städtischen Tierärzte von 2200—3200 M. (erreichbar in

7 Jahren) genügt nicht, sondern es muß für ältere, dabei

bleibende Tierärzte ein Endgehalt von 5-6000 M. wie in

Chemnitz erstrebt werden. Anschließend hieran ist bei einem

Anfangsgehalt von 2500 M. ein Probejahr zu fordern, welches

aus 4 Monate Praxis, 4 Monate Tätigkeit an einem kleinen

und 4 Monate an einem großen Schlachthofe besteht. Er

strebenswert sind ferner Wohnungsgeld, Teuerungszulagen

und Auslösungsgelder für ambulatorischen Dienst außerhalb

des Schlachthofes und inneren Stadtteiles.

2. Die Titelfrage wäre durch den Namen Sanitäts- oder besser

Polizeitierarzt endgültig zu regeln.

3. Markthallen- und Milchkontrolle ist überall gleichmäßig zu

erstreben.

4. Im Interesse einer genauen Untersuchung ist die Höchstzahl

der zu untersuchenden Tiere, Beschränkung der Dienstzeiten

an Hauptschlachttagen in den Ballen und Vermehnmg der

Hilfskräfte wie sie Opel in Köln in Nr. 8, Jahrgang 1905 der

Fleisch- und Milchhygiene, vorgeschlagen hat, festzulegen.

5. Beschränkung der Schlachtzeiten an Nebentagen, um sich mit

Sanitäts- und Laboratoriumsdienst beschäftigen zu können.

6. Die Oberbegutachtung über Organe und Ganzbeanstandungen

ist überall gleichmäßig zu regeln.

7. Konfiskat6 sind ‘vor Abgabe resp. Vernichtung allen im Be

triebe tätigen Kollegen zugänglich zu machen und eventuell

zu demonstrieren.

Veterinärberichte und Jahresberichte vom eigenen und

anderen Schlachthöfen sind jedem Kollegen zuzustellen.

8. Für Anfänger sind genauere Dienstinstruktionen und die Ein

sicht in frühere, auf den Betrieb bezugnehmende direktorielle

Rundschreiben nötig.

9. Die Tötung des Kleinviehs, besonders der Schaf- und Ziegen

böcko mit hohem Gehörn sollte nur mittelst Schlagbolzen

oder durch geübte Schlachtmeister gestattet sein.

10. Bei Anlage von neuen Schlachthöfen ist auf Badeeinrichtungen

(Duschen), sowie Sitzgelegenheiten in den Hallen für kürzere

Betricbsstockungen Bedacht zu nehmen.

11. Zum Schluß wird die Anfrage gestellt, an welchen Schlacht

höfen und in welcher Weise eine Nachkontrolle der Beschau

tätigkeit der Tierärzte stattfinde.

Hierauf erhielt Dr. Keil-Leipzig das Wort und betonte in

seinen Ausführungen, daß man in Leipzig bedauerlicherweise bei

der Milchkontrolle zu spät gekommen sei, da sie bereits in Ärzte

händen sei. Die Annahme, daß die Tierärzte chemisch nicht ge

nügend vorbereitet seien, wäre als falsch zurückzuweisen und ihr

sei entschieden entgegen zu treten. Die Rangverhältnisse der Tier

ärzte betreffend, spricht der Referent den Wunsch aus, daß die

akademischen Beamten der Stadt eine besondere Gruppe bilden

möchten. In der Nachkontrolle der Tierärzte wünscht er Remedur.

Dieser Referate zufolge wird beschlossen, der Direktion der Fleisch

beschau in Dresden die vorgebrachten Wünsche der dortigen Kollegen

vom Verein aus schriftlich mitzuteilen.

Herr Direktor Hengst (Leipzig) sagt, daß ihm die beabsichtigte

Milchkontrolle in Leipzig zu spät zur Kenntnis gekommen sei, be

dauert dies, vertritt aber den Standpunkt, daß die Kontrolle der

Milch, besonders der Milchticre, nur Sache des Tierarztes sein

könne und sichert zu, nach seinen Kräften in dem Sinne hinwirken

zu wollen.

Herr Landestierarzt Medizinalrat Edelmann meint, daß die

Behörden bezüglich der Milchkontrolle den Tierärzten gar nicht so

abhold seien, wie immer gedacht würde, es liege vielmehr daran, daß

die Behörden die notwendige Mitwirkung der Tierärzte dabei nicht

konnten. Es unterliege wohl keinem Zweifel, daß in der Milchfrage

die Chemiker nur Hilfskräfte seien, dann kämen die Ärzte und in

erster Linie seien die Tierärzte dazu berufen. Er macht den

Vorschlag, die tivrärztlichen Vereine sollten eine Denkschrift aus

arbeiten, die diese Verhältnisse darlegen und den Behörden zur

l“Mtnisnahme unterbreitet werden soll.

 

3. Herr Dr. Seyfert (Pirna) referierte über „Mißstände an

mittleren und kleinen Schlachthöfen und Wünsche der

daselbst angestellten Tierärzte“, wie folgt:

Jeder längere Zeit an den Schlachthöfen der mittleren

und kleinen Städte Sachsens tätige Tierarzt wird die Gründung

eines Vereines sächsischer Schlachthoftierärzte als einen

längst gehegten Wunsch mit Freuden begrüßt haben, in der‘

Überzeugung, daß nur ein Zusammenschluß dieser Spezial

gruppe der Tierärzte die Verfolgung ihrer Interessen ge

währleistet.

Daß auf unserem Spezialgebiete unendlich Vieles, was außer

halb des Rahmens der Kreisvereine liegt und ohne Interesse für‘

einen erheblichen Teil seiner Mitglieder ist, eingehender Besprechung,

ernster Beratungen und der Regelung bedarf, dafür gibt uns ein

Blick in die Einrichtungen der Schlachthöfe mittlerer und kleiner

Städte den Beweis, dafür genügt der Hinweis über die weiß-grünen

Grenzpfähle hinaus in die eifrige und auch schon von Erfolg ge

krönte Tätigkeit der dortigen Spezialkollegen. Bei meinen Aus

führungen stütze ich mich einerseits auf meine eigene 14jährige

Schlachthoftätigkeit, andererseits auf frühere, durch Umfrage er

haltene Auskünfte und vor allen auf die jüngsten eingegangenen

Fragebogen.

Nicht will ich mich verlieren in Auseinandersetzungen der Miß

stände, die in unzulänglichen Schlachthofeinriehtungen bestehen,

welche den Zeitverhältnissen und den Anforderungen der Veterinär

und Sanitätspolizei, sowie der Gewerbepolizei nicht oder nur not

dürftig entsprechen.

Sie dürften späteren besonderen Besprechungen vorbehalten

bleiben.

Meine heutigen Worte sollen flelmehr den Anstellungs- und

Bcsoldungsverhältnissen der Tierärzte an den Schlachthöfen der

mittleren und kleinen Städte gelten und allen den Einrichtungen,

welche auf die Fleischbeschau und die Trichinenschau und die

dieselben ausübenden Tierärzte Bezug haben.

Daß in diesen Beziehungen oft noch recht mißliche Zustände

zu finden sind und diese der Abänderung und Verbesserung be

dürfen, und. daß. wir Tierärzte uns in einer oft: schwierigen, expo

nierten und isolierten Stellung befinden, soll aus meinen Aus

führungen hervorgehen.

Ich wende mich zunächst. den Anstellungsverhäiltnissen zu.

Dieselben lassen hier und da zu wünschen übrig, an manchen Orten

sind sie sogar als ungenügende zu bezeichnen. Gibt es doch immer

noch Schlachthofgemeinden, deren Tierärzte wedcr als Gemeinde

beamte angestellt, noch für sich und die Hinterbliebenen pensions

berechtigt sind. Mancher Kollege hat erst nach jahrelangem Mühen

dieses Ziel erreicht, anderen wieder ist es bei dem Widerstand der

städtischen Behörden und eventuell der Fleischerinnung bis zum

heutigen Tage nicht gelungen. Bei dem an sich geringen Gehalte

und bei der Unmöglichkeit, sich durch gute Privatpraxis einen

sorgenfreien Lebensabend zu verschaffen, ist aber die Anstellung

als pensionsbercchtigter Beamter eine Lebcnsfrage.

Da einzelne sächsische Schlachthoftierürzte nicht im Besitze

von vorschriftsmäßigen Anstellungsurkunden sind, so it das ein

weiterer Mangel, welcher der Abstellung bedarf.

Wir Schlachthoftierärzte sind wohl in der Hauptsache mit vierte l

jährlicher Kündigung angestellt. Wenn nun diese Kündigungszeit

auch mit den tleischbeschaugesetzlichen Bestimmungen im Einklang

bestehen mag, so befinden wir uns doch damit zeitlebens in der

Gefahr, unserer Stelle verlustig gehen zu können. Die Art der

Betriebsverhältnisse an den Schlachthöfen ist derart, daß die Tier

ärzte leicht mit den Schlachtenden in Konflikt kommen. Klagen

über die Tätigkeit des Tierarztes bei den Anstellungsbehörden und

selbst auch geringe Versehen desselben, die man nach Möglichkeit

aufzubauschen pflegt, können dann bei dem hier und da vorhandenen

starken Einfluß der Gewerbetreibenden bei den Stadtbehörden die

Entfernung des Tierarztes aus seinem Amts veranlassen. Dieser

Schwierigkeit gegenüber bedarf der Tierarzt eines zuverlässigen

Rückenhaltcs, den nur die feste Anstellung ohne Kündigungsrecht

bieten kann.

Soll der Gemeinde ein Urteil über die Bewährung des be

treffenden Tierarztes zugestanden bleiben, so ist doch mindestens
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zu erstreben, daß analog den Staatsbeamten den zehn Jahre im

Dienst befindlichen Schlachthoftierärzten gegenüber seitens der

Stadträte ein Kündigungsrecht nicht mehr zusteht, es sei denn, daß

grobe Vergehen oder fortgesetzte Pflichtwidrigkeiten vorliegen.

Ferner ist es wünschenswert, daß den Schlachthoftierärzten

innerhalb der städtischen Beamtensehaft die ihrer Vor- und Aus

bildung entsprechende Stellung zugestanden wird, daß sie mit den

sog. „oberen Gemeindebeamten“ rangieren, welche akademische

Bildung besitzen und nicht mehr den mittleren, subalternen Beamten

zugezählt werden.

Ein weiterer Punkt, welchen eine Anstellungsurkunde zu ent

halten hat, ist der Jahresurlaub.

Bei der Art des Schlachthofbetriebes mit seinem aufreibendcn

Lärm und der Tätigkeit des Tierarztes mit ihrem nervenangreifenden

und oft bei der Unmöglichkeit zu anderer wissenschaftlicher Be

tätigung geistig abstumpfend wirkenden Dienst ist ein längerer

Jahresurlaub dringend geboten und zwar sollte derselbe bei selbst

ständigen und älteren, den Schlachthof und die Beschau leitenden

Tierärzten nicht unter vier Wochen betragen, entsprechend dem

Urlaub anderer akademischer Kreise. Um den sächsischen Be

stimmungen zu entsprechen, nach welchen die Leitung des Schlacht

hofes bzw. der Fleischbeschau daselbst nur Tierärzten übertragen

werden soll, darf meines Erachtens die Vertretung auf Wochen

hinaus auch nur Tierärzten übertragen werden, aber nicht, wie es

leider seitens einzelner Gemeinden aus Sparsamkeitsrücksichten

ihrer selbst oder der diese Anregung gebenden Fleischerinnungen

noch immer geschieht, durch Laienfleischbeschauer erfolgen, während

ein Tierarzt nur bei Beanstandungen gerufen wird.

Um hier gleich meinen Standpunkt zur Verwendung von Laien

fleischbeschauern an Schlachthöfen mittlerer und kleiner Städte zu

kennzeichnen, so meine ich, daß ohne jede Verwendung solcher

Hilfskräfte schwer auszukommen sein wird, selbst dort, wo andere

Tierärzte ansässig sind. Es treten hier und da plötzliche Ab

haltungen der Schlachthoftierärzte durch kurzes Kranksein, durch

vorübergehenden Unfall, stundenweise dringende Abhaltungen durch

dienstliche oder Familienangelegenheiten usw. ein, ohne daß sofort

ein Tierarzt zur Vertretung zur Stelle sein kann.

In solchen kurzen und plötzlichen Behinderungen dürfte ohne

Bedenken ein zuverlässiger Fleischbeschauer mit der Beschau

betraut werden können.

Hingegen mit dem Brauche, bei wochenlanger Beurlaubung

oder Krankheit, Fleischbeschauern die Beschau zu überlassen, oder

wie es auch vorkommen soll, um der Praxis ausgiebig nachgehen

zu können, den Schlachthof den Tag über und selbst auch an

Hauptschlachttagen dem Laienfleischbeschauer zu überlassen, um

am Abend bei der Rückkehr nur eventuell Beanstandungen zu

regeln; mit dem Brauche sollte unbedingt gebrochen werden schon

aus dem Grunde, weil wir hierdurch uns selbst und unsere

Tätigkeit in den Augen der Fleischer, der Behörden und des

Publikums herabsetzen, und dies sollte regierungsseitig verboten

werden.

Ich wende mich nun den Besoldungsverhältnissen zu. Sie sind

in den meisten Orten als unzulänglich zu‚bezeichnen, wenn man

sie mit den uns zufallenden Aufgaben vergleicht lind mit den

Besoldungen anderer akademischen Berufsarten und der übrigen

Gemeindebeamten in Parallele stellt.

Die Höhen des Gehaltes der Schlachthot'tierärzte wird vielfach

von der Rentabilität des Schlachthofes beeinflußt, weil die Schlacht

hofgemeinden eine Trennung des Fleischbeschauetats vom Ver

waltungsetat nicht kennen, Gebühren für die Benutzung des

Schlachthofes und für Beschau getrennt gar nicht festgesetzt haben,

sondern beide zusammenwerfen und von Q 43 der sächsischen Ver

ordnung vom 27. Januar 1903, nach welchem aus den in die

Schlachthofkasse fließenden Beschaugebühren nennenswerte Über

schüsse nicht gewonnen werden sollen, keinen Gebrauch machen.

Beide Gebühren werden unter dem Namen „Schlachtgebühren“

erhoben, die zur Bestreitung sämtlicher Kosten, auch des Gehaltes

des Schlachthoftierarztes herangezogen werden.

Dieses Verfahren ist meines Dafürhaltens ungesetzlich, wie es

‘auch ungesetzlich ist, in Innungsschlachthöfen verschieden hohe

 

Gebühren, je nachdem ob der Schlachtende Mitglied der Innung

ist oder nicht, zu erheben. '

Da diesbezügliche Vorstellungen bei den Gemeindebehörden,

besonders bei denen mit Innungsschlachthöfen meist erfolglos waren,

und es doch nicht in der Ordnung ist, daß die Schlachthof

verwaltungen sich auf Kosten der Fleischbeschau bzw. der Tier

ärzte bereichern, so meine ich, daß mit Hilfe der Regierung auf

eine Wandlung dieser unhaltbaren Zustände zu hoffen ist und zwar

in dem Sinne, daß die Gemeinden bzw. Schlachthofverwaltungen

angewiesen werden, die Verwaltungsetats mn den Fleischbeschau

etats vollständig zu trennen, Gebühren für die Benutzung des

Schlachthofes getrennt von den Gebühren für die Beschau der

Schlachttiere und des eingeführten Fleisches festzusetzen, dieselben

in den Büchern getrennt zu führen und zwar den Beschaugebühren

die in den 55 38, 39, 41 und 42 der sächsischen Verordnung vom

27. Januar 1903 eingeführten Gebührensätze zugrunde zu legen.

Wenn nach‘ meinen Berechnungen, soweit Städte von 10 bis

30000 Einwohner in Frage kommen, den Schlachthofverwaltungen

vom Staat vorgeschrieben würde, nicht unter ’‚-’3 der staatlich fest

gesetzten Gebühren als Beschaugebühren einzusetzen, so dürfte sich

eine Summe ergeben, die den Gemeinden, besonders den mit

Innungsschlachthöfen, welchen vielfach nur die Anregung von der

Regierung fehlt, eine geeignete Grundlage bildet für eine Regelung

des Gehaltes, eines Anfangsgehaltes, entsprechender Gehaltsstaffel

und des Endgehaltes, dabei genügend Überschuß läßt für Bestreitung

aller mit der Fleischbeschau in Zusammenhang stehender not

wendiger Ausgaben und je nach Größe der Stadt auch noch einen

Betrag erübrigt, der für Pensionszwecke usw. von der Stadt an—

gelegt oder den Schlachthofverwaltungen jährlich zurückgegeben

werden kann.

Als Beispiel will ich eine Stadt von 10—12000 Einwohnern

anführen. Es werden daselbst geschlachtet:

800 Rinder, welche zu ’/3 der staatl. Gebühren

3000 Schweinen, „

1500 Kälber,

700 Schafe und Ziegen,

800 M.

. 1500 ,
79 ’1 !i 77

} welche zu 2,’3 der staut]. Gebühren 880 „

 

in Summa 3180 M.

ergeben oder eine Stadt mit ca. 25000 Einwohnern:

1500 Rinder ergeben 1500 M.

6500 Schweine . . . „ 3250 „

3500 Kälber

1500 Schafe und Ziegeni " 2000 "

in umma '6750M.

Und selbst wenn man nur auf die Hälfte der staatlich fest

gesetzten Gebühren 'zukäme, würde sich eine immer noch annehm

bare Summe ergeben, wie ich am folgenden Beispiel dartun will.

Stadt mit 10 -12000 Einwohnern:

800 Rinder . . . ergeben 600 M. (a 75 Pi.)

3000 Schweine . . . . . . . „ 1200 „ (a 40 Ff.)

2200 Kälber, Schafe und Ziegen ., 060 „ (a 30 Ff.)

in Summa 2460 M.

und Stadt mit 25000 Einwohnern:

1500 Rinder . . . ergeben 1125 M.

0500 Schweine . . . . . . ~. „ 2600 „

5000 Kälber, Schafe und Ziegen „ 1500 „

’ in Summa 5225 M.

Rechnet man die entsprechenden Gebührensätze für Pferde und

Hunde und für eingeführtes Fleisch hinzu, so wird sich die Gesamt

summe je nach den örtlichen Verhältnissen mehr oder minder noch

erhöhen. Zu berücksichtigen wäre auch, ob der betreffende Tierarzt

die volle Verwaltung des Schlachthofes mit zu erledigen hat. Die

Entschädigung hierfür entticle zum Teil auf‘ den Verwaltungsetat

und als solche käme freie Wohnung — dieselbe ist vielfach un

genügend und nicht standesgemäß --‚und eventuell Heizung und

Beleuchtung in Frage. W"re Wohnung nicht vorhanden, so wäre

in Gcldeswert ein Äquivalent aus dem Verwaltungsetat zu schaffen.

Von großem Werte und erheblichem Vorteile würde ferner es sein,

wenn durch die Regierung erreicht werden könnte, daß die Gemeinde

behörden mit lnnungsschlachthöfen zur vollständigen Verstadt

lichung der Fleischbeschau angehalten würden.
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Es würden dann manche für den Tierarzt höchst unangenehme,

den Zwecken der Fleischbeschau zuwiderlaufende Bestimmungen

ohne weiteres wegfallen.‘

Der Tierarzt soll unabhängig sein Amt ausüben. Wenn aber,

wie in den meisten Innungsschlachthöfen, bei Änderungen der An

stellungsbedingungen, bei Besoldungs- und Urlaubsfragen und

anderem mehr die Fleischerinnung gehört wird und für die Ent

scheidung vielfach ausschlaggebend ist bei den Stadtbehörden, so

befindet sich der Tierarzt zur Innung in einem Verhältnis, welches

seinem Ansehen nicht förderlich sein kann und seine Autorität

untergraben muß.

Zum mindesten muß in solchen Gemeinden verlangt werden,

daß unter vollständiger Trennung der Schlacht— und Beschaw

gebühren letztere an die Stadt abzuführen sind und nur diese die

Anstellungs- und Besoldungsbedingungen und die durch die Fleisch

beschau entstehenden Ausgaben zu bestimmen hat, wie es ja in

einzelnen Gemeinden bereits durchgeführt ist und wie es auch in

Orten ohne Schlachthöfe, wo die Tierärzte festbesoldet sind, ge

handhabt wird. .

Würde auf diesem Wege eine Regelung erfolgen, so würden

wir nicht mehr mit Gehältern abgespeist werden, die oft unter den

der Subalternbeamten stehen, Gehälter, die in ihrem Grundgehalt

an sich schon zu niedrig bemessen sind, meist keine oder nur un

zulängliche Gehaltsstaffel aufweisen und mit einem ungenügenden

Endgehalt schließen, Gehältern, meist 3500 M. nicht übersteigend,

in einzelnen Fällen 4500 M. erreichend, die den an uns heute ge

stellten Anforderungen unserer Verantwortung und den jetzigen

Lebensverhältnissen nicht entsprechen.

Bei der Gehaltsregelung kommt die Dienstzeit und eventuelle

Nebeneinnahmen und Privatpraxis in Frage. Letztere ist man zu

leicht geneigt, bedeutend zu überschätzen.

Die Dienstzeit geht an den meisten Schlachthöfen mittlerer

und kleinerer Städte über das Bedürfnis hinaus.

Wenn z. B. an Schlachthöfen von Städten von 15—20000 Ein

wohnern Beschauzeiten von früh 7 Uhr bis abends 7 Uhr mit zwei

sündlicher Mittagspause gelten, so ist damit der Bequemlichkeit der

Interessenten über die Maßen Rechnung getragen. Etwa sechs bis

sieben Stunden an den zwei bis drei Haupttagen und entsprechend

weniger Stunden an den übrigen Tagen werden überall genügen,

ohne geschäftliche Schädigung der Fleischer, und der eigentliche

wirkliche Betrieb, der sich an sich wohl überall auf gewisse Stunden,

zumeist die Abendstunden beschränkt, wird sich bei zweck

entsprechender Verteilung der Dienstzeit zum Vorteil des Schlacht

hofes auch billiger gestalten.

Hierdurch wäre vor allem in kleinen Schlachthof'gemeinden, in

welchen es nicht möglich ist, den Tierärzten eine zum Leben aus

kömmliche Besoldung zu gewähren, eine Gelegenheit gegeben, das

Fehlende durch Ausübung von Privatpraxis zu ergänzen.

Als ein Mißstand ist es auch zu bezeichnen, wenn in einzelnen

Schlachthofgemeinden die Tierärzte auf Grund ihrer Anstellungs

bedingungen zur Ausübung der Trichinenschau verpflichtet sind.

Bei den einen ist eine gewisse Anzahl von Untersuchungen im

Gehalts eingeschlossen, andere haben einen Teil der Untersuchungen

für die entsprechenden Gebühren zu erledigen, sollen aber dadurch

ihr Einkommen erhöhen und einen weiteren Trichinenschauer er

sparen. Da nun die Trichinenschau für den Tierarzt gerade an den

Hauptfragen, wo die Zahl der Schweineschlachtungen höhere sind,

wo er aber durch die Fleischbeschau an sich schon genügend be

schäftigt ist, in Frage kommt, so werden Überhäufungen von Unter

suchungen nicht ausbleiben, und letztere darunter leiden. Zu den

Einrichtungen, welche zum „Fleischbeschauetat“ eines Schlachthofes

gehören, ist ein geräumiges Dienstzimmer zu rechnen, welches

genügend Licht zum Mikroskopieren hat und durch seine Lage

gesundheitlich ohne Nachteile ist. Hier und da soll ein eigenes

Zimmer für den Tierarzt fehlen oder ein gemeinsames Zimmer für

alle Beamten vorhanden sein.

Ein unbedingt separates tierärztliches Dienstzimmer müßte ge

nügende Einrichtungen für histologische und bakteriologische Unter

Sllchlmgcn, wie Mikroskop, Mikrotom, Farbflüssigkeiten, eventuell

Bfm0fen usw. haben; davon ist aber nur vereinzelt etwas zu finden.

 

Hierdurch wäre den Tierärzten Gelegenheit geboten, neben der

doch ohne Frage eintönigen Beschäftigung der Fleischbeschau,

zumal da, wo wenig Beanstandungen vorkommen, sich wissenschaft

lich zu betätigen. Denn selbst auf den kleinsten Schlachthöfen

kommen Fälle vor, die von wissenschaftlichem Werte sind, aber

infolge Fehlens genügender laboratoriummäßiger Einrichtungen der

Allgemeinheit nicht zugute kommen können. Wie die Anschafiung

dieser Utensilien meist auf Schwierigkeiten stößt oder an der Ab

neigung der Behörden oder lnnungcn überhaupt scheitert, so ist

zum Teil auch nicht genügende Dienstkleidung (Mäntel)), Hand

tücher, zu finden, ferner nicht oder mangelhaft gesorgt für Wasch

einrichtungen mit. warmem Wasser und Desinfektionsvorrichtungen

für Hände und Messer und anderes mehr.

Auch dürften die Haltung von Gesetzblättcrn, den Schlachthof,

die Fleischbeschau und das Fleischcrgewerbe betreffende Zeitungen

und Material zur Anlegung von Akten usw. auf Kosten der Fleisch

beschau eine Notwendigkeit und die Gewährung von Beihilfen zum

Besuche von Fortbildungskursen und tierärztlichen Versammlungen

ein Bedürfnis sein. Meist fehlen auch Räumlichkeiten zur Ab—

haltung von Trichinenschauerkursen und Platz zur Abhaltung der

Nachprüfungen der Fleisch- und Trichinenschauer durch die Bezirks

tierärzte.

Endlich stehen noch den Tierärzten bei Ausübung der Beschau

nicht genügend Hilfskräfte zur Beseitigung von Beanstandungen,

zum Abstempeln usw. zur Verfügung, so daß den Tierärzten manche

Verrichtungen zufallen, die sich mit ihrer Stellung nicht vereinbaren.

Zum Schluß komme ich zur Stellung und zum Titel der

Schlachthoftierärzte im allgemeinen, welche sie in ihrem Interesse

und vor allem in Ansehung des Publikums einnehmen bzw. führen

möchten. Bei einer Reihe von mittleren und kleinen Städten hat

dies bereits in der Weise eine Regelung erfahren, daß der den

Schlachthof bzw. die Fleischbeschau leitende Tierarzt den Dienst

titel „Schlachthofdirektor“ oder „Direktor der Fleischbeschau oder

des Fleischheschauamts“ führt. An einer Anzahl von Schlachthöfen

dagegen hat man sich ablehnend verhalten, daselbst führen die be

trefl’enden Tierärzte die Bezeichnung: Schlachthoftierarzt, städt.

Tierarzt, Schlachthofverwalter, Polizeitierarzt usw. Die letzteren

Bezeichnungen sind geeignet, in tierärztlichen Kreisen sowohl als

auch bei den Flcischem und beim Publikum den Anschein zu er

wecken, als ob die Stellung dieser Tierärzte und ihre Funktionen

untergeordnete oder andere seien als dort, wo sie den Titel

Direktor führen.

Der Gleichmäßigkeit halber ist daher für alle einen Schlachthof

bzw. die Fleischbeschau daselbst leitenden Tierärzte der Titel

„Schlachthofdirektor“ oder „Direktor der Fleischbeschau“ wünschens

wert und wird zur Hebung des Ansehens beitragen. Dies ist vor

allem auch dort anzustreben, wo der Schlachthof und die Ver

waltung in Innungshänden ruht, da die Fleischbeschau an sich

unter Leitung des Tierarztes steht und der Schlachthof als öffent

liches, sanitären und vetcrinätren Zwecken dienendes Institut ihm

unterstellt, nur von ihm, als den in diesen Beziehungen verant

wortlichen Sachverständigen dirigiert werden darf.

Es bleibt mir nur noch übrig, der Schlachthofausschüsse Erwäh

nung zu tun. '

Da gibt es zunächst Gemeinden mit Innungsschlachthöfen, wo

ein Schlachthofausschuß überhaupt nicht besteht. Die Irtnung ist

zugleich die Verwaltung und schaltet und waltet im Schlachthof

nach ihrem Gutdünken, die Stadtbehörde kümmert sich nach Mög

lichkeit nicht darum, selbst dann nicht gern, wenn Eingänge oder

Beschwerden des Tierarztes einlaufen. Als Folge solcher un

genügenden Verwaltung werden planlose Haushaltpläne festgesetzt

und plan- und ziellos gewirtschaftet, unnötige Ausgaben gemacht

für den Schlachthof selbst und auch für Innungs- und Vereins

zwecke, weiche mit dem Schlachthofsetat gar nichts zu tun haben,

und schließlich Jahresabschlüsse durch künstliche Schiebung von

Positionen aufgestellt, die den Anschein erwecken sollen, daß der

Abschluß kein günstiger ist, damit zu Forderungen, welche den

Tierarzt und die Fleischbeschau betrefien, keine Mittel vor

handen sind.

Dann gibt es Orte, wo ein Schlachthofausschuß wohl besteht,

seine Zusammensetzung aber dermaßen zugunsten der Gewerbe
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treibenden erfolgt ist, daß er einem Innungsausschuß gleich zu

achten ist und demnach auch seine Beschlüsse ausfallen.

Meiner Meinung nach ist unbedingt darauf hinzuarbeiten, daß

überall ein Schlachthofausschuß bestehen muß, vor allem ist er

dringend dort nötig, wo der Schlachthof sich in Innungshänden

befindet. Der Ausschuß hat aus einer beschränkten Zahl von

Gemeindevertretern und Fleischern und aus dem Tierarzt mit be

schließender Stimme zu bestehen. Nur so wird etwas Gedeihliches

für einen Schlachthof erschaffen werden können, nur so wird es

möglich sein, daß der Tierarzt sich in seinem Spezialberuf ein

arbeiten und in Verwaltungsangelegenheiten praktisch betätigen

kann, nur so wird er auch an Achtung und Autorität mehr und

mehr gewinnen. Dies, meine Herren, sind in der Hauptsache die

mißlichen Zustände, wie sie an einem großen Teil unserer sächsischen

Schlachthöfe mehr oder weniger zu finden sind.

Daß hier Abhilfe nottut, davon sind wir zumeist schon seit

Jahren überzeugt und dies ist vor allem mit die Veranlassung zu

unserem Zusammenschluß.

Wie der Weg zur Abhilfe betreten werden soll, mag der

folgenden Besprechung vorbehalten bleiben.

Jedenfalls sind wir wohl alle der Meinung, da die Schlachtvieh

und Fleischbeschau eine staatliche Einrichtung ist, und die dieselbe

ausübenden Personen staatliche Funktionen verrichten, demnach

gewissermaßen Organe des Staates sind, da ferner die Schlacht

und Viehhöfe unter geregelter vetcrinär- und sanitätspolizeilicher

Aufsicht stehen, daß nur von der Regierung eine sichtliche

Besserung unserer ganzen Verhältnisse zu erhoffen ist.

Der Staat wird, meine ich, ein Interesse daran haben, daß die

Schlachtvieh- und Fleischbeschau überall gesetzmäßig gehandhabt

wird, und daß vor allem die berufenen Vertreter derselben, die

Tierärzte, auch in ihren Funktionen als Leiter der Schlachthöfe

und der Fleischbeschau berufsfreudig ihres Amtes walten und in

ihm ihre Befriedigung finden.

Den Ausführungen des Vortragenden fügte der folgende

Referent Herr Amtstierarzt Stiehler-Bautzen noch an, daß vor

allem andere Dienstzeiten sehr wünschenswert seien, betonte, daß

die Gemeindebehörden sich um die Innungsschlaehthöfc ungenügend

kümmerten, daß es daselbst an ausreichenden Hilfskräften bei der

Beschau fehle, wünschte ferner, daß anderwärts verbrachte Dienst

zeit hei der Pension mit angerechnet werde, tadelte die un

genügende und unwürdige Ausstattung der Dienstzimmcr und ver

langt zum Schluß dringend die Trennung der Fleischbeschau

gebühren vom Verwaltungsetat und die Festsetzung zureichender

Gebühren für die Beschau.

Herr Direktor Gänsehals—Großenhain wünscht, daß an Innungs

schlachthöfen alle Schlachthofbeamten von der Stadtbehörde ange

stellt werden müßten.

Herr Landestierarzt Medizinalrat Professor Dr. Edelmann he

tont, daß wir bei der Konstellation der Behörden und dem Selbst

bestimmungsrecht der Gemeinden in Sachsen uns nicht zu viel von

der Staatsregierung erwarten sollten. Die Stellvertretung der Tier

ärzte an Schlachthöfen betr. glaubt er nach den vorangegangenen

Darlegungen annehmen zu dürfen, daß von den Mitgliedern des

Vereins aus die Regierung unterstützt wird in dem Bestreben, Ver

tretungen nur Tierärzten zu übertragen.

4. Über die „Wege zur Besserung der Verhältnisse der

Gemeindetierürzte“ referiert der Vorsitzende unter teilweiser

Benutzung des überaus reichhaltigen Materials der Fragebogen,

deren wichtigsten Inhalt er bespricht.

Das gesamte Material soll mitsamt den Referaten einer

Kommission übergeben werden, welche dieselben zu einer Denk

schrift verarbeiten soll.

In die Kommission werden gewählt die Herren Dr. Meyfarth

Glauchau, Dr. Tempel-Chemnitz, Dr. Keil-Leipzig, Dr. Seyfert

Pima und Dr. SchmutzenWaldheim.

Derselben werden folgende Beschlüsse bzw. Hinweise auf den

Weg gegeben: Es ist eine Verkürzung der Betriebszeiten bzw.

Dienststunden dergestalt zu erstreben, daß Erholungsstunden bzw.

freie Praxis ermöglicht werden. Der Verein erachtet ein pensions

fähiges Gehalt von 3000 bis 6000 M. in Staffeln in 15 bis 20 Jahren

erreichbar und freie Praxis soweit angängig bzw. freie Wohnung

 

und Nebenbezüge für sämtliche Gemeindetierärzte in unteren Stellen

in Rücksicht auf die Vor- und Ausbildung als angemessen, fordert

ferner Unfall-, Witwen- und Waisenversorgung und erstrebt Haft

pflicht nach dem Staatsdienergesetz und Kündigung zunächst viertel

jährlich, nach einem Jahr unkündbar. Für amtstierärztliche Stellen

5000 bis 8000 M.‚ für höhere Stellen entsprechend mehr Gehalt.

Anrechnung der Dienst- und Militärjahre und Anerkennung der

Gehaltstat’fel bei Stellenwechsel. Es ist bedeutsam, daß nach den

jetzt bestehenden Verhältnissen niemand etwas als Reingewinn

zurücklegen oder ersparen konnte.

Als gemeinsamer Titel soll in größeren Gemeinden städtischer

Tierarzt (nicht Hilfstierarzt), in leitenden Stellungen Direktor er

strebt werden.

Was die Rangstellung anlangt, so befinden sich zwar die

Gemeindetierärzte als sogenannte Gemeindeunterbeamte, zu welchen

sämtliche Kategorien technischer Oberbeamten (mit Ausnahme der

Juristen und in größeren Städten noch der Stadtbauräte) zählen,

in guter Gesellschaft, jedoch ist gemeinsam mit den übrigen aka

demisch gebildeten Gemeindeunterbeamten eine besondere Gruppe

der technischen Gemeindeoberbeamten zu erstreben.

Es wird anerkannt, daß die jetzt bestehenden Verhältnisse in

Sachsen trotz der Buntscheckigkeit durchschnittlich besser sind als

anderwärts. Besonders wird auf Grund des „Vollmarschen

Pensionsrechts sächsischer Gemeindebeamten“ festgestellt, daß jeder

Gemeindetierarzt, sofern er Beamter ist (d.‚ h. ein bestimmtes

jährliches Einkommen aus der Gemeindekasse im Lebensberuf, nicht

als Nebenerwerb bezieht), bereits jede Pension, Unfallversicherung,

Witwen- und Waisenversorgung und Haftpflichtschutz nach Maß

gabe der bestehenden Gesetze genießt, ganz gleichgültig, ob es die

Gemeinde ausgesprochen hat oder nicht, ebenso daß er nach zehn

jähriger Dienstzeit (ausgenommen Disziplinarvergehen) unkündbar

angestellt ist. Wo noch nicht vorhanden, ist die Ausstellung einer

Anstellungsurkunde, in welcher die Anstellungsverhältnisse unzwei

deutig ausgesprochen sind, zu erstreben. Da die Gemeinden in

diesen Fragen die Initiative nicht selbst ergreifen werden, ist staat

liches Eingreifen erwünscht. Die ungleichmäßigen Verhältnisse

namentlich an Innuugsschlachthöfen verlangen, daß die Ausschüsse

in allen Schlachthöfcn gesetzlich geregelt werden. Es ist ferner,

da Wählbarkeit in das Stadtverordnetenkollegium nach 5 46 der

revidierten Städteordnung zur Zeit ausgeschlossen ist, Eintritt in

das Ratskollegium nach einer Reihe von Dienstjahren nach Art der

Stadtbauräte, mindestens aber Selbstreferieren im Ratskollegium er

wünscht. Der Kühlmaschinenbetrieb ist schon jetzt den Schlacht

hofleitern zu unterstellen, die Laboratorien und Bibliotheken neu

zuschaffen oder erheblich zu verbessern. Die Revisionen werden

nicht empfunden, jedoch ist es wünschenswert, daß ein anderwärts

wohnender höherer Vorgesetzter, welcher durch Stellung und Rang

wirklich einen Einfluß auf die Gemeinde hat, die jeweiligen Revi

sionen vornimmt-und Übelstände direkt abstellt. Hierbei ist zu

erörtern, ob nicht ein hochgestellter Schlachthofdirektor, welcher

genaue Betriebskenntnisse besitzt, die geeignete Person ist.

Es wird beschlossen, das König]. Ministerium zu ersuchen, das

Wort Beschauer, soweit es Tierärzte betrifl‘t, in allen gesetzlichen

Bestimmungen und Verordnungen durch den Titel „Tierarzt“ zu

ersetzen und den Titel „Fleischbeschauer“ nur für Laien gelten zu

lassen, und in diesem Sinne auch 5 30 der sächsischen Verordnung

vom 27. Januar 1903 zu interpretieren. _

Auf gewissen großen Schlachthöfen ist es dringend erforderlich,

würdigem Diensträume zu schaffen und den Tierärzten Gelegenheit

zu geben, sich im Verwaltungswesen die nötigen Kenntnisse an

zueignen.

Der Einfiuß des Staates auf Schlachthöfe und Fleischbeschau

soll in Zusammenfassung aller Stellen im Ministerium des Innern

im Sinne der Fragebogen und dadurch zum Ausdruck gebracht

werden, daß der Staat etwa ein Drittel der Beschaugebühren für

sich vereinnahmt und dafür staatliche Pension, Unfallversicherung,

Witwen- und Waisenfürsorge usw. gewährt. Ferner ist der Einfluß

der Landwirtschaft auf die Schlachthöfe als wesentlich beteiligte

Interessenten, welche weitsichtig die allgemeinen und wissenschaft

lichen Interessen niemals außer acht gelassen haben, unbedingt

erheblich zu vergrößern.
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Die in der Sitzung des Vorabends behandelte Promotionsfrage

für immature Tierärzte betr., wird, da Herr Medizinalrat Edel

mann vor einem übereilten Beschluß warnt und rät, vorher einen

Vertreter der Hochschule zu hören und der folgenden Versammlung

die Angelegenheit wieder zu unterbreiten, beschlossen, den tier

itrztlichen Landesverband zu veranlassen, der Sache näher zu treten,

daß im hiesigen Verein der Wunsch vorhanden sei, daß immaturen

Tierärzten die Möglichkeit zur Erlangung des Dr. med. vet. gegeben,

daß aber vor weiteren Schritten die Anhörung der Hochschule an

empfohlen werde.

5. a) Die Unfallversicherung betr., macht der Vorsitzende darauf

aufmerksam, daß nach den sächsischen Bestimmungen Beamte zu

662/3 Proz. des Gehaltes versichert seien.

bl Die Fortbildungskurse betr. beschließt man, Kurse auf

Fleisehbeschaukosten zu erstreben, daß jedes Mitglied in drei bis

fünf Jahren mindestens einmal an einem solchen teilnehmen kann.

Der Verein soll sich deshalb an den Rektor der Dresdner Hoch

schule wenden.

c) Erweiterung des Studienplans. Einer Äußerung des Rektors

zufolge ist nicht eher daran zu denken, als bis unser Studium um

niindestens ein Semester verlängert ist. Der Verein beschließt, in

diesem Sinne beim Ministerium zu petitionieren.

d) Die Angelegenheit, die Schlachthoflaboratorien betr., wird

der Kommission überlassen.

e) Die Verwendung von Laienfleischbeschauern an Schlacht

höfen betr., wird allgemein der Wunsch zum Beschluß erhoben,

dieselben in Schlachthöfen nicht zu verwenden.

Herr Medizinalrat Edelmann schlägt dazu vor, darüber auf

Grund von Referaten in einer der nächsten Versammlungen zu

verhandeln und zu beschließen.

f) Anschluß an Fachvereine. Von einem Zusammenschluß mit

Preußen und Süddeutschland wird als verfrüht abgesehen. Der

Verein gibt an den tierärztlichen Landesverband nur allgemeine

Sachen weiter, bleibt aber selbständig in Eingaben an Behörden.

Zu Punkt 6 der Tagesordnung wird ein Antrag auf Schluß der

Debatte angenommen.

Als nächster Versammlungsort wird Chemnitz und als Zeit

Februar oder März 1908 gewählt. Schluß der Verhandlungen nach

mittags 2'/, Uhr. In sehr angeregter Stimmung einte die Ver

sannulungsteilnehmer ein fröhliches Mahl. Bedeutsame ernste und

heitere Tischreden legten Zeugnis ab von der allgemeinen Be

friedigung über den Verlauf der erfolgreichen Versammlung.

Leipzig, den 3. November 1907.

gez. Dr. Meyfarth,

l. Vorsitzender.

gez. Dr. Seyfert,

l. Schriftführer.

Maul- und Klauenseuche am 30. November l907.
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Tlerärztlicher Vereln Im Herzogtum Braunschweig.

Am 15. Dezember, nachmittags 3 Uhr, findet in der „Hagen

schenke“ zu Braunschweig eine „außerordentliche Generalver

sammlung“ statt.

Tagesordnung:

1. Vorlage des Statuts über ‚Errichtung einer Tierärzte-Kammer“.

2. Besprechung über „Unterstützungsgelder“.

3. Beschluß über den Antrag „Erhöhung des Jahrcsbeitrags“.

4. Beratung über „weitere Ausbildung des Vereinslebens“.

‘ Der Vorstand.

I. A.: F. Lölir.

Tierärzt|lcher Generalvereln für die Provinz Hannover.

Die für den Winter in Aussicht genommene Tanzfestlichkeit

hat auf den 22. Februar 1908 verlegt werden müssen. Sie wird,

wie nunmehr endgültig festgesetzt ist, im Hotel zu den vier Jahres

zeiten stattfinden. Heine.

Ostpreußen.

Wegen des Eindringens der Maul— und Klauenseuche (aus

Rußland) verschiebt der Verein bis auf weiteres seine Versammlung.

Oldenburg.

Zu der Hengstkörung in Oldenburg am 29., 30. und 31. Januar

| 1908 und dem mit dieser Körung eingerichteten Hengstmarkt sind

' bis jetzt bereits für nahezu 400 Hengste Stallungen bestellt. Der

Hengstmarkt, welcher in den letzten Jahren einen ungeahnten Auf

l schwnng genommen hat, bietet wieder die günstige Gelegenheit

l

 

zum Ankauf hervorragender Vatertiere des beliebten oldenburgischen,

starken eleganten Kutschpferdes, worauf wir hiermit noch besonders

hinweisen. Näheres werden wir demnächst bekannt geben.

Personalien.

Auszeichnungen: Tierarzt W. Schilling-Osterwieck (Harz) wurde

zum Stadtverordneten daselbst gewählt.

Ernennungen: Veteriniirbeamte: Distriktstierarzt Bcmzn Förg

Schwarzach zum Zuchtinspektor des Zuchtverbandes für Fleckvieh

in Niederbayern (Nord) unter Verlegung des Sitzes von Deggen

dorf nach Passau. -— Schlachthofverwaltung: Tierarzt Peter

Kämmerer-Langstadt zum Schlachthofticrarzt in Heidelberg, Tierarzt

Hermann Hars(cm zum Sehlachthofticrarzt in Saarlouis. —- Ver

setzt: Bezirkstierarzt Ludwig W1'edenmeyrr-Burgfl als Bezirkstier

arzt nach Ebermannstadt, pragmat. Bezirkstierarzt extra statum

Tierzuchtinspektor Fr. X. OettIc—Immenstadt als Bezirkstierarzt in

Linden, Bezirkstierarzt Karl Sehilfart/z—Stadtamhof nach Ochsenfurth,

Bezirkstierarzt F. H. Petxenhauser-Kemnath nach Mühldorf. — Ruhe

standsversetzung: Bezirkstierarzt Ludwig Schmid—Cham auf An

suchen wegen Krankheit auf die Dauer eines Jahres.

Niederlassungen: Assistenztierarzt Joseph Hofl’mmm-Sehweinfurt

in Volkach. — Verzogen: Die Tierärzte M. JöImk-Oldenburg

nach Bernc in Oldenburg, Adolf Hotter-Ettlingen nach Kenzingen,

Alm's Reichl-Obing als Assistent bei dem Gr. Bezirkstierarzt nach

Emmendingen, Dr. Hermann Klee-Karlsruhe als Assistent bei dem

Gr. Bezirkstierarzt in Buchen, Franz Luferseder—Walldürn nach

Wartenberg (Bay.)‚ Hermann Hall-Lahr nach Pforzheim, Hans Würmer

Donaueschingen als Vertreter nach Hilzingen, Alfons Hauger-Blihl

nach Walldürn.

Promovlert: Die Tierärzte Arthur Achilles und Erich Klaun'tier

zum Dr. phil. in Leipzig.

In der Armee: In der Schutztruppe für Deutsch Südwest

Afrika: Verabschiedung: Oberveterinär Dr. Hurtig der Abschied

bewilligt; übernimmt Vertretung der Deutschen l’armgesellschaft

A.-G., Post Windhuk.

Vakanzen. (Vgl. Nr. 49.)

Schlachthofstelle: Osnabrück: 11. Assistenztierarzt zum 1. April

1908. Gehalt 2100—3000 M., möblierte Wohnung usw. Bewerb.

bis 10. Januar 1908 an den Magistrat.

 

 

v5r\mwortlich für den Inhalt (axkl. lnseratentell):
Prof. Dr. Schmaltz in Berlln. -— Verlag und Eigentum derVerlngsbuchhandlung von Richard Sehnen in Berlin. —

Druck von W. Büxenstein, Berlin.



Die „Berliner 'I‘ierlrstllche Woehonschrif!“ erscheint

wöchentlich 'un Vorlage von Richard Schoetz in

Berlin SV“. 48, Wilhelmstr. 10. Durch jedes deutsche

Postamt wird dieselbe zum Preise von M. 5,— vlerteljlbr

lich (M. 4.88 für die Wochenschrift, 12 Pf. für Bestellgeld)

frei ins Haus geliefert. (Österreichische Post-Zeitungs

Preisliste Nr. 574. Ungarische Nr. 85.)

 

‚ Berliner

Originsibsitrlge werden mit ‘0 Ik., in Pstitutl mit.

60 3lk. für den Bogen honoriert. Alle Manuskripte,

Mitteilungen und redaktionellen Anfragen beliebe man

zu senden an Prof. Dr. Schmaltz, Berlin, ’i‘ieriirzb

liebe Hochschule. NW., Luisenstruße 56. Korrekturen,

Relensions—Exemplare und Annoncen dagegen an die

Verlagsbuchhandlung.
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In h alt: Wlilerding: Druscschutzimpfung. — Sticker: Erfolgreiche Übertragung eines Spindelzellensarkoms des Oberarme

beim Hunde. — Dorn: Kreosotvasoliment Beugen. —— Mnyr: Zur Therapie des Tetanus traumaticus beim Pferd.

— Referate: Cadtäac: Wie und warum zerreißt der Magen bei der Magenindigestion. — Tereg: Über die biologische

Bedeutung der Kalziumverbindungen. — Holterbach: Retentio secundinarum enzootica. — Liebert: Das Zurückhleiben der

Nachgeburt bei Stuten. — Standfuß: Vergleichend-histologische Studien an den Malpighischen Körperchen der Niere der

Wirbeltiere. — Koväcs: Zur Behandlung der Aktinomykose. — Tagesgeschichte: Verschiedenes. -— Versammlung der beamteten
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Goldbeck: Die Uniform der Militärveterinärc in den außerdeutschen Staaten. — Verein Kurhessischer Tierärzte.

Personalien. — Vakanzen. — Beilage: Wissenschaftliche Abende (17 bis 19) der Assistenten an der Tierärztlichen

Hochschule zu Dresden. —— Kiiugner: Viehversicherungsgesellschaftcn. — Versammlungen. — Bücheranzeigen.

 

Druseschutzimpfung.

Von Kreisticrarzt Dr. Wlilerding-Mohrungen.

Seit etwa einem Jahre wende ich in der Praxis versuchs

weise ein serumartiges Drusepräparat an, um zu ermitteln, ob

dieser Impfstoff, welcher nach Art der Herstellung und nach

dem Ergebnis der Laboratoriumsversuche druseimmunisierende

Substanzen enthält, geeignet sei, bei Pferden einen genügenden

Schutz gegen die natürliche Ansteckung mit dieser Seuche zu

erzeugen. Die an einigen Dutzend Pferden verseuchter Bestände

beobachteten Erfolge dieser Impfung scheinen die auf das

Präparat gesetzten Erwartungen zu rechtfertigen. An zwölf

geimpften Pferden wurden außerdem Infektionsversuche mit

Druseeiter und relativ großen Dosen Drusestreptokokkenkultur

durch Einbringung in die Nasenhöhle und durch subkutane

Injektion vorgenommen. Abgesehen von einer geringgradigen

Schwellung der Unterhaut an der Injektionsstelle der Druse

kultur, welche nach einigen Tagen ohne Abszedierung in Zer

teilung überging, bleiben diese sowie auch die übrigen geimpften

Pferde reaktionslos und drusefrei. Auf drusekranke Pferde übt

das Präparat gleichfalls eine nicht zu verkennende, günstige

Wirkung aus. Ein abschließendes Urteil über den Wert des

Präparates lassen diese Versuche natürlich nicht zu, da gewiß mit

manchen Zufälligkeiten zu rechnen ist. Ich glaube aber, daß das

Präparat sich schon jetzt zur Anwendung in der Praxis empfiehlt.

Die Herstellung der Druselymphe ist von der Mohrunger

Apotheke übernommen worden. Die genannte Apotheke hat sich

verpflichtet, den Impfstoff nur an Tierärzte abzugeben.

Aus der Königl. Chirurgischen Universitätsklinik zu Berlin (weiland

Exz. v. Bergmann).

Erfolgreiche Übertragung eines Spindelzellensarkom

des Oberarme beim Hunde.

Von Dr. Anton Sticker, Assistent.

Meine bisherigen Erfolge der Geschwulstübertragungen beim

i

Hunde beziehen sich auf Rundzellensarkome, welche spontan an ‘

 

den Geschlechtsorganen des Hundes beobachtet wurden, sich

experimentell in die Unterhaut, die Submucosa, die serösen

Körperhöhlen, die Knochen implantieren ließen und in zahlreichen

Fällen zur allgemeineren Metastasenbildung mit letalem Ausgang

der Versuchstiere in 2—2‘/, Monat führten. Außer dem von

einem Penissarkom eines Stuttgarter Hundes abgeleiteten Stamme,

der bis heute bei über 200 Hunden in zahlreichen Versuchs

reihen durch 18 Generationen hindurch fortgepflanzt ‘wurde,

besitze ich zwei andere Stämme, welche ich Prof. Bashfords in

London und Prof. Regenbogen in Berlin verdanke. Sie leiten

ihren Ursprung von spontanen Vaginaltumoren her und zeigen

bezüglich ihrer Ansiedelungs- und Wachstumsverhältnisse gleiche

Eigenschaften wie der Stuttgarter Stamm.

Nunmehr ist es mir gelungen, ein Spindelzellensarkom des

Oberarme von Hund auf Hund zu übertragen und damit die Zahl

der beim Hunde transplantablen malignen Tumoren um eine neue

Art zu vermehren. Ich verdanke diesen Fall der gütigen Ver

mittlung des Herrn Prof. Claude du Bois-Reymond in Berlin.

Am 21. Februar d. J. wurde mir ein Hund mit gewaltigem

Oberarmtumor zugeführt. Eine Röntgenaufnahme zeigte, daß

der Tumor unmittelbar bis an den Humerus heranreichte und

an einer deutlich umschriebenen Stelle zwischen Periost und

Knochen cingewuchert war. Daß es sich um einen höchst

malignen Tumor handelte, ergab der übrige Befund. Es war

ein 7 Jahre alter schottischer Windhund (Greyhound) stark

kachektisch mit haselnußgroßen Metastasen in den Achseldrüsen,

enteneigroßer Geschwulst im linken Hoden und anscheinend

zahlreichen Metastasen in den Lungen. Anamnestisch wurde

folgendes eruiert: Am 5. Juni 1906 wurde bei fraglichem

Hunde eine walnußgroße verschiebbare Geschwulst am linken

Oberarmbein beobachtet. Eine Behandlung mit Jodvasogen und

Jodtinktur blieb erfolglos. Am 12. Juli war der Tumor faustgroß.

Oberstabsveterinär R. Körner in Erfurt nahm eine operative

Entfernung vor. Ende Juli war die Wunde vollkommen verheilt.
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Anfangs Oktober zeigte sich ein lokales Rezidiv von der Größe i

einer Wallnuß, welches seitdem‘ ununterbrochen fortwuchs und

die Gebrauchsfähigkeit des Schenkels mehr und mehr beein

trächtigte. Über die Zeit des ersten Auftretens der Hoden

geschwulst konnte nichts in Erfahrung gebracht werden.

Am 23. Februar extirpierte ich die ganze Geschwulst des

Oberarms. Der Wundverlauf war ziemlich glatt; es blieb eine

15 cm lange Hautnarbe zurück. Auch der linke Hoden wurde

exstirpiert. Trotz der regelmäßigen Nahrungsaufnahme magerte

das Tier sichtlich ab, Atmungsbeschwerden traten auf und am

‘.26. März Exitus letalis. An der Operationsstelle fand sich ein

haselnußgroßes Rezidiv der Weichteile, beide Lungen durchsetzt

von zahlreichen lin'sen- bis kirschgroßen, weißgrauen, derben

Knoten, welche sich scharf vom Lungengewcbe absetzten; bei

den unmittelbar unter der Lungenoberfläche gelegenen fand sich

eine nabclartige Einziehung der Pleura. In der letzten linken

Rippe eine linsengroße Metastase. In der linken Achseldrüse

ein haselnußgroßer Knoten. Das Periost des distalen Endes

des Humerus war durch eine bleistiftstarke Geschwulstmasse

vom Knochen abgedrängt. Die nebenstehende Abbildung ist

nach einer Röntgenaufnahme des durchgesägten Oberarmbeines

hergestellt.

Die mikroskopische Untersuchung der operativ entfernten

Geschwulst und der bei der Sektion gewonnenen Tumoren ergab

ein typisches Spindelzellensarkom: Spindelige Zellen mit großem

Kern und wenig Zwischensubstanz zu Bündeln gruppiert, welch

letztere sich in verschiedenen Richtungen durchflochten.

Übertragungsversuche: Unmittelbar nach der Exstir

pation des Tumors am 23. Februar wurde bei vier Hunden je

zwei subkutane und intraperitoneale Implantationen vorgenommen.

Die bei den letzteren beiden Hunden am 4:2. bzw. 56. Tage

ausgeführte Probelaparotomie zeigte auf dem großen Netze

zahlreiche grieskorngroße, blendendweise fibröse Knötchen mit

vaskularisierter Umgebung; deren mikroskopische Untersuchung

keine Geschwulstzellen aufwies. In der Unterhaut der beiden

anderen Hunde entwickelten sich deutliche Tumoren, welche

schon am 42. Tage Mandelkerngröße erreichten und zu weiteren

Übertragungen exstirpiert wurden. Die mikroskopische Unter

suchung derselben zeigte denselben Typus, wie der Spontantumor.

>S

Indem ich mir weitere Mitteilungen über den Verlauf der

Übertragung des Spindelzellensarkoms vorbehalte, möchte ich

mit wenigen Worten auf die Bedeutung dieser und anderer

Geschwulstübertragungen für die Menschenpathologie hinweisen.

Ich weiß sehr wohl und habe dies auch schon bei anderen Ge

legenheiten zum Ausdruck gebracht, daß Ergebnisse des Tier

experimentes nicht ohne weiteres auf den Menschen zu über

tragen sind; zum Nachdenken über analoge Erscheinungen beim

Menschen dürften sie aber von besonderem Werte sein. Nachdem

die maligne Geschwulst beim Tier sich in mancherlei Fällen als

übertragbar gezeigt hat, drängt sich die Frage: Gibt es auch

beim Menschen übertragbare maligne Geschwülste? mit größerer

Lebhaftigkeit als früher auf und die bisherige schroff ablehnende

Haltung gegenüber den Deutungen gewisser empirischer

Beobachtungen -— ich erinnere nur an den Ehegattenkrebs -—

im Sinne einer spontanen Übertragung erscheint minder berechtigt.

In den meisten histologischen Arbeiten über die Geschwülste

findet man die Frage, von welchem Gewebe stammen die Ge

 

scliwulstzellen ab, unmittelbar verknüpft mit der ätiologischen

Frage. Man nimmt für dieses oder jenes Gewebe nur diese oder

jene Veränderung an und glaubt damit die Geschwulstentstehung

erklärt zu haben. Die gestellte Aufgabe verhält sich also

wie eine Gleichung mit zwei Unbekannten. Mit der Auf

findung des Gewebes, aus welcher die Geschwulstzelle ihre Ab

stammung nahm, wird die eine Unbekannte eliminiert, für

die andere Unbekannte, die maligne Eigenschaft der Zelle,

fand man bis jetzt nur hypothetische Werte, welcher einer

der zahlreichen Geschwulsttheorien entlehnt werden; bald ist

es ein Parasit, bald eine chemische, bald eine physikalische

Ursache. Die experimentelle Forschung führte zu ganz anderem

Ergebnis. Ihr gelang es, in ein normales Gewebe Geschwulst

zellen zu implantieren, und zwar mit dem Erfolge, daß diese

zur Fortwucherung schritten und eine Geschwulstkrankheit mit

allen ihren Folgen (Metastasenbildung, tödlichen Ausgang) er

zeugten. Weder die Frage nach der Abstammung der Ge

schwulstzellen von irgendwelchem Gewebe, noch auch die Frage

nach der Ursache, woher die maligne Eigenschaft dieser Ge

schwulstzelle, kamen in Betracht. Mit der Auffindung der

Geschwulstzelle als des Trägers und des Verbreiters der Krank

heit, war das X — eine andere Unbekannte gab es nicht ——

gefunden. Solche und andere Erwägungen waren es, welche

mir den Satz diktierten: Meine und anderer Übertragungs

versuche zwingen mit der bisherigen Anschauung, welche ins

besondere die pathologischen Anatomen vertreten und gemäß

welcher ein jedes Sarkom und Karzinom seinen Ausgang un

bedingt von irgendwelchen Körperzellen des Erkrankten nehmen

müsse, zu brechen. Ich war zu dieser Auffassung gekommen,

weil ich, um es noch einmal zu wiederholen, in der gewaltigen

kasuis’tischen Literatur der bösartigen Geschwülste, die Frage

nach dem Ursp'rurig' der primären Geschwulst immer wieder vor

nehmlich von dem histogenetischen Standpunkt aus erörtert

fand, selten oder niemals aber der Fragestellung begegnete, ‘ist

im vorliegenden Falle an einen ektogenen Ursprung der Geschwulst

zu denken. In der Allgemeinheit, in der ich den obigen Vor

Wurf den pathologischen Anatomen machte, kann ich jedoch den

Satz nicht aufrecht halten, und ich nehme ihn als unberechtigt

zurück. Vor allem haben gerade die maßgebenden Pathologen")

in ihrem Kampfe mit den Anhängern der parasitären Theorie

ausgeführt, daß die transplantierten Geschwülste nicht aus Zellen

des Individiums, auf welches transplantiert worden ist, sondern

aus den transplantierten Zellen hervorgehen, somit also klar

und deutlich die Möglichkeit des ektogenen Ursprungs zu

gegeben. Aber ich gehe noch einen Schritt weiter. Ohne die

histogenetische Forschung wäre keine so schnelle Einigung

zwischen der pathologisch-anatomischen und der neuen experimen

tollen Geschwulstforschung möglich gewesen. Indem die patholo

gische Anatomie für jedes Geschwulstgewebe die Verwandschaft

mit irgendeinem Körpergewebe streng wissenschaftlich nach—

gewiesen und die Abstammung der Geschwulstzellen von Körper

zellen des Wirtes behauptete, arbeitete sie der experimentellen

Geschwulstforschung vor, welche nach hundertfältigem ver

geblichen Versuchen") Geschwülste des Menschen auf das Tier

 

*) Vcrgl. J. Orth: Die Morphologie der Krebse und die para

sitäre Theorie. Berliner K]. Wochenschr. Nr. 11 und 12, 1905.

Dr. von Hansemann: Die mikroskopische Diagnostik der bös

artigen Geschwülste. 1902, S. 211/215.

**) Ich selbst habe in meiner Frankfurt-er Zeit mehr als 400

und an der Berliner chirurgischen Klinik etwa 100 Versuche an

gestellt, Geschwülste auf andere Arten zu übertragen — alle mit

negativem Erfolg.

_‘



19. Dezember 1907. 929BERLINER TIERÄRZTLICHE wocunnscnmrr.

oder Geschwülste der Tiere auf andere Arten zu übertragen,

erst Erfolge erzielte, als sie ihre Übertragungen innerhalb der

selben Art vornahm und somit sich zu der Artspeziflzität der

(leschwulstzellen bekannte. Daß ein Mäusetumor auf Mäuse

und nicht auf Ratten, ein Hundetumor auf Hunde und nicht auf

Mnerschweinchen sich übertragbar erwies, entsprach vollständig

der pathologisch-anatomischen Annahme, gemäß welcher die

Geschwulstzelle von Körperzellen abstammt. Für diesen Fall

fand das biologische Gesetz Anwendung, daß Körperzellen mit

Aussicht auf Erfolg nur innerhalb derselben oder naheverwandten

Art transplantiert werden können. Über diese Artspezifizitä't

der Gcschwulstzellen konnte die experimentelle Forschung ein

gehende Untersuchungen anstellen. Es zeigte sich bei dem

Hundesarkom Stickers die Spezifizität der Geschwulstzellen

als eine nicht so engbegrenzte wie bei dem liläusekarzinom

J ensens. Ersteres läßt sich noch auf den verwandten Fuchs

übertragen, letzteres, von der dänischen Maus stammend, läßt

sich nicht auf Berliner Mäuse übertragen. Biologisch weiter

interessant ist, daß dieselben Vorgänge, der

Transplantation arteignen und artfremden normalen Gewebes

beobachtet werden, bei der Gesclnvulstübertragung genau

wiederkehren. Bei den zahlreichen Transplantationen artfremder

Tumoren fand ich stets eine vom ersten Tage ab deutlich

deutlich werdende Abwehrreaktion des Körpers,

Schwellung und Wucherung des die implantierten Zellen um

gebenden Gewebes, welche tagelang andauerten und mit einer

vollständigen Resorption oder Hinterlassung einer bindegewebigen

Narbe ihren Abschluß fanden; niemals wurde eine Wucherung

der eingeführten Geschwulstzellen selber beobachtet. Anders

bei den arteigenen Geschwulstiibertragungen. Das deponierte

Gesehwulstmaterial verschwand in den ersten Tagen vollständig,

Anzeichen irgendeiner Reaktion des benachbarten Körper

gewebes wurden nicht beobachtet. Nach einer Latenzzeit von

mehreren Tagen bis zu mehreren Wochen und Monaten trat

eine Wucherung der implantierten in geringer Anzahl in loco

zurückgebliebenen Gest:hwulstzellen ein.

Haben somit pathologisch-anatomische und experimentelle

Geschwulstforschung übereinstimmende biologische Resultate ge

zeitigt, so sehen wir auch noch ein anderes gleichstimmiges

Ergebnis. Bei der experimentellen Geschwulstiibertragung

nimmt der Tumor von wenigen an Ort und Stelle etablierten

Geschwulstzellen seinen Ausgang und tritt zu dem umgebenden

Gewebe nur insoweit in Beziehung, als es zu seiner Ernährung

notwendig ist. Auch die pathologischen Histologen, am un

ermüdlichsten die Ribbertsche Schule haben gezeigt, daß die

sogenannten Übergänge von gesundem Gewebe in Tumorgewebe

in den meisten Fällen auf ungenügende Untersuchung oder

falscher Deutung beruhen, daß vielmehr das Wachstum aller

malignen Tumoren aus sich heraus von wenigen Zellen ohne

Umwandlung des Nachbargewebes stattfindet. Die Zukunft muß

lehren, ob beide Forschungen sich noch mehr nähern werden,

ob alle Tumoren auf im fötalen oder postembryonalen Leben

implantierte Zellen zurückzuführen sind, mit anderen Worten,

ob die Tumorzellen zwar arteigene, aber nicht körpereigene

Zellen darstellen.

welche bei

entzündliche

Kreosotvasoliment Beugen.

Von Distriktstierarzt Dorn-Markterlbach.

In Nr. 26 der B. T. W. berichtet Kollege Nielsen über

seine günstigen Erfahrungen, die er mit Kreosotvasoliment B.

 

bei Kälberpneumonie hatte. Diese Zeilen veranlassen mich,

auch meine Krankengeschichten der Öffentlichkeit vorzulegen,

zumal ich ein Material von über 2 Jahren seit meiner letzten

Veröffentlichung über dieses Medikament zur Verfügung habe.

Im Jahre 1902 wurde ich durch Berichte in der Human

medizin, die sich günstig über die Anwendung von Kreosot bei

Erkrankung der unteren Luftwege aussprachen, auf dasselbe

aufmerksam gemacht. Es waren damals vor noch nicht allzu

langer Zeit die Vasogene in der Therapie eingeführt, darunter

auch ein 20 Proz. Kreosotvasogen. Dasselbe verwendete ich

nun bei obigen Krankheiten mit recht gutem Erfolg. Von

23 Pferden mit Pneumonie verendete eines, das bereits bei

meiner ersten Untersuchung ein ausgedehntes Hautemphysem

zeigte. Bei 14 Pferden mit Bronchitis und Angina gingen die

selben in Genesung über. Vgl. meine Abhandlung in der

Wochenschrift für Tierheilkunde. Nr. 5, Jahrgang 1905.

In der Humanmedizin fand ich aus der neueren Literatur

zwei Notizen, die sich günstig über Kreosot bei Lungen

erkrankungen aussprechen. In Nr. 44 der Münchener med.

Wochenschrift befindet sich ein Referat über Kreosotbehandlung

der Pneumonien von Marcos. Derselbe beschreibt 11 Fälle von

teils croupöser, teils Bronchopneumonie, die er mit obigem Mittel

behandelte und bis auf einen zur Genesung brachte. Der Ver

fasser fällt als Urteil, daß diese Behandlungsweise die Temperatur

herabsetzt und den Verlauf der Krankheit kürzt. Entfieberung

trat am 2.—4. Tage ein. '

Assistenztierarzt Schneider von der Lungenheilstätte in

~Davos berichtet über Kreosotbehandlung bei Tuberkulose in

Band V der „Beiträge zur Klinik der Tuberkulose“ sehr günstig.

Einiges aus dessen Artikel erlaube ich mir anznführen, da der

selbe die ganze Kreosotbehandlung seit Einführung dieses

Präparats in die Therapie behandelt. „Bereits seit dem

Jahre 1833, dem Jahre seines Entdeckens, ist es als Heilmittel

gegen Tuberkulose in der Medizin eingeführt; es blieb unter der

Legion von Medikamenten, die gegen diese Krankheit ins Feld

geführt wurden, das einzige, das auch jetzt noch seinen Platz

behauptet. In gewissen Fällen von Phthise leistet es vorzügliches.

Dabei bemerkte man, daß unter den Kreosoten bezüglich ihrer

Wirksamkeit ein großer Unterschied ist; bald fand man heraus,

daß dies abhängig ist von dem Gehalt an Guajakol. Ferner ist

man der Ansicht, daß man einem Phthisiker umsomehr nützen

könne, je größere Mengen Kreosot es ihm ohne schädliche

Nebeneinflüsse einzuverleiben gelingt. Daß das Medikament

wirklich in die Lunge gelangt, zeigt der Geruch der aus

geatmeten Luft.“

In der Veterinärmedizin liegen nur einzelne Berichte vor

über die Wirkungsweise des Kreosots bei Lungenerkrankung.

So erinnere ich mich eines Artikels von Professor Bayer, der

günstige Erfahrungen damit bei Pneumonien hatte. Leider ist

mir derselbe nicht mehr zur Verfügung. Im Jahresbericht der

preußischen Armee 1906 wird erwähnt, daß man eine Abkürzung

des Verlaufes der Brustseuche mit Kreosotvasogen nicht er

reichte.

Im nachfolgenden will ich nun meine Krankengeschichten

über Lungentzündung, die ich seit 1905 sammelte, besprechen.

Während ich vor diesem Datum ausschließlich mit Kreosot

vasogen Pearson arbeitete, versuchte ich es nun, ob das

wesentlich billigere Kreosotvasoliment Ben gen dieselbe günstige

Wirkung äußere. Und ich kann vorweg beifügen, daß ich
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keinen Unterschied in beiden Präparaten fand. Die Verbindung

des Kreosots mit Vasogen resp. mit Vasoliment ermöglicht es

uns, das Präparat leicht per os anzuwenden, da es nicht ätzend

wirkt. Auch kann man wohl annehmen, daß die Wirkung eine

intensivere ist, als wenn Kreosot allein gegeben würde. Man

vergleiche nur die günstigen Erfahrungen, die mit den Vasogenen

bei äußerlicher Anwendung gemacht wurden.

Über Pneumonie bei Pferden stehen mir seit 1905 weitere

18 Fälle zur Verfügung, von denen nicht einer letal endete.

Die Krankheit trat immer sporadisch auf; nie beobachtete ich

eine Ansteckung auch der anderen Pferde, obwohl deren immer

vorhanden waren. Die Krankheit kam entweder im Anfangs

stadium oder spätestens am zweiten Tag zur Behandlung. Es

mag mir erübrigt bleiben, die einzelnen Krankengeschichten zu

besprechen, sondern ich will sie im allgemeinen zusammen fassen.

Als erste Dosis gab ich von dem 20proz. Kreosotvasoliment

60»80 g. Das Medikament fülle ich behufs Eingebens in

Gelatinekapseln, die ich mit dem Hauptnerschen Pilleneingeber

appliziere. Innerhalb der ersten 24 Stunden erreiche ich da

durch einen starken Temperaturabfall. Dabei lasse ich aber auch

in der Zwischenzeit vom Besitzer Kreosotvasoliment auf obige

Weise eingeben, indem ich als Tagesdosis 120—150 g annehme.

Daß das Pferd wirklich die Arznei bekommt, dafür habe ich

bei dieser Anwendungsweise sichere Gewähr.

Die Krankheitsdauer beziffert sich auf 4——6 Tage, nach

der das Pferd aus der Behandlung entlassen werden kann.

Beifiigen will ich noch, daß ich in einigen Fällen wegen drohender

Herzschwäche gezwungen war, 15——20 ccm Digalen subkutan

zur Anwendung zu bringen.

Ähnlich günstig verliefen zehn Fälle von Lungenerkrankung,

die ich beim Rinde beobachtete, und welche ich, da einzelne

Fälle manches Interessante bieten, im nachfolgenden kurz

skizziere: -

1. Eine Kuh erkrankt am 23. April 1905 an rechtsseitiger

Lungenentzündung. 40,8 Fieber. Das Tier erhält 200 g

Kreosotvasoliment, dergestalt, daß alle zwei Stunden ein EB

löffel in einer Flasche Milch eingegeben wird. Am 25. ist das

Fieber auf 39,70 zurückgegangen, die Lunge jedoch noch nicht

ganz rein. Daher erhält sie nochmals 100 g und am 26. noch

200 g Kreosotvasoliment. Am 28. ist vollständige Genesung

eingetreten.

2. Am 26.Juni erkrankte eine Kuh plötzlich. Freßlust ist auf

gehoben. Sehr schmerzhafte und zahlreiche Hustenanf‘älle.

40,7 Temperatur, Atmung 30, Puls 82. Beiderseitige Lungen

entzündung. Therapie: 300 g Kreosotvasoliment innerhalb von

drei Tagen. Bereits am zweiten Tage fiel die Temperatur auf

39,2°, Puls 72. Freßlust fast gut. Am 1. Juli ist Genesung

eingetreten.

3. Am 24. Oktober erkrankte ein ca. 7 Wochen altes Kalb

unter hohem Fieber, aufgehobener Freßlust an rechtsseitiger

Lungenentzündung. Es erhält bis 29. Oktober 200 g Kreosot

vasoliment, von da ab Genesung.

4. Am 2. Oktober erkrankte ein ca. 10 Wochen altes Kalb

an Lungenentzündung mit 40,8 Temperatur und zahlreichem

Husten. Bis 6. Oktober erhält es 200 g Kreosotvasoliment. Von

da ab nochmals 100 g, obwohl schon Besserung vorhanden war.

Am 22. Oktober kam nochmals ein Rückfall mit 39,90 Temperatur,

der mit 100 g obigen Medikaments bis 24. Oktober ver

ß<Eh‚wlmden war.

 

 

5. Am 20. Februar 1906 erkrankte ein ca. 5 Wochen altes

Kalb an beiderseitiger Pneumonie. Atmung 58, Temperatur 40,7 °,

Puls 120. Keine Freßlust, innerhalb 24 Stunden erhält es 100 g

Kreosotvasoliment. Am 21.Februar, nachmittags 3Uhr: Atmung50,

Temperatur 39,3°‚ Puls 120. Nimmt etwas Milch. Nochmals

dieselbe Therapie. Am 22. Februar, vormittags 10 Uhr: Atmung 38,

Temperatur 39°, Puls 105. Lungenbefund fast normal.

6. Am 26. August erkrankte ein ca. 4 Monate altes Kalb

an rechtsseitiger Lungenentzündung mit 41,2° Fieber. 100 g

Kreosotvasoliment. Am 28. August registriere ich 39,4° Tempe

ratur; daher nochmals dieselbe Dosis. Am 31. August ist die

Genesung vollkommen. '

7. Am 20. November bekommt ein 5 Wochen altes Kalb

rechtsseitige Pneumonie, die auf 200 g Kreosotvasoliment bis

23. November fast verschwunden war.

8. Am 6. Dezember fand ich bei einem vierwöchentlichen

Kalbe Lungenentzündung mit 40,6° Fieber. Auf 100 g Kreosot

vasoliment ging die Temperatur auf 39,40 zurück, die Milch

aufnahme besserte sich. Nochmals dieselbe Therapie. Am

8. Dezember ist das Tier fast normal.

9. Eine sechs Monate alte Kalbin erkrankt am 17. Dezember

an beiderseitiger Lungenentzündung, die zwar nicht difi‘us, sondern

wie die Perkussion zeigte, in einzelnen Herden ihren Sitz hatte,

dabei war starker, schmerzhafter Husten vorhanden. Therapie:

Innerhalb zwei Tagen 200g Kreosotvasoliment. Am 19. De

zember ist die Freßlust gut; Fieber von 40,60 auf 39‚5° ge

fallen. Am 9. Januar tritt ein leichter Rückfall ein, der auf

dieselbe Therapie zurückging.

10. Eine Kuh erkrankt fünf Tage nach der Geburt am

6. Februar 1907. — Freßlust fast aufgehoben, sehr schmerzhafter,

leiser Husten vorhanden. Auf beiden Seiten der Lunge sind

ausgedehnte Rassel- und kiemende Geräusche zu hören.

Temperatur 39,8, Puls 82, Atmung 32. Der Zustand hat inner

halb eines Tages zu erheblicher Abmagerung des Tieres geführt.

Mein Assistent, der das Tier zuerst untersuchte, stellte die

Diagnose „akute Miliartuberkulose“. Und ich konnte ihm nicht

so ganz unrecht geben, als ich einige Stunden später Gelegen

heit hatte, seinen Befund nachzuprüfen. Da der Besitzer eine

Behandlung wünschte, erhielt das Tier bis 8. Februar 400 g

Kreosotvasoliment. Die Freßlust besserte sich, jedoch war der

Lungenbefund immer noch für Tuberkulose sprechend. Daher

nochmals 400 g des Medikaments. Am 14. Februar konnte man

eine recht wesentliche Besserung konstatieren. Am 24. Februar

war die Lunge rein, Husten ist nach Angabe des Besitzers

verschwunden. Der Ernährungszustand hat sich ganz bedeutend

gehoben. Da das Tier hier selbst geht, habe ich oft Gelegen

heit, es zu sehen. Es ist bis heute ohne Erkrankung geblieben,

so daß die damalige Diagnose wohl auf schwere Bronchitis zu

stellen war.

Wie aus meinen Ausführungen ersichtlich ist, haben wir im

Kreosot ein Medikament, das uns bei Erkrankungen der Lunge

recht wertvolle Dienste leistet. Es beeinflußt den Krankheits—

prozeß sehr günstig, bewirkt ein Abfallen der Temperatur.

Auch braucht man mit der Dosis nicht allzu vorsichtig zu sein;

denn wie ich auführte, gab ich jungen Tieren bis täglich 100 g.

Ob es auch bei ansteckenden Lungenentzündungen, die

meinigen waren nur sporadische Fälle, sich so bewährt, muß

erst an der Hand von geeignetem Material versucht werden.
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Auf eine Anwendungsweise will ich noch aufmerksam

machen. Bei Kälbern haben wir oft Gelegenheit, infektiöse

Magen-Darmerkrankungen zu behandeln. Auch hier hat sich

mir das Kreosotvasoliment in obiger Dosis als innerliches

Desinfektionsmittel gut bewährt. Ich gebe es neben 10—15 g

Tannoform pro die und erreiche dadurch ein rasches Ver

schwinden der Krankheit. Hervorgerufen werden dieselben

nach meinen Untersuchungen fast ausschließlich durch ein

bipolares Bakterium, das man fast in Reinkultur in den Schleim

flocken des Kotes finden kann. Auf obige Medikamentation

liefern die mikroskopischen Bilder bereits am 2.—3. Tag ein

Verschwinden obiger Bakterien.

Nachtrag: Ein weiterer Fall von beiderseitiger Pneumonie

kam mir nach Niederschrift dieses Artikels zur Behandlung.

Am 1. Juli zu einem Pferd ca. 22 km weit entfernt gerufen,

fand ich bei 72 Pulsen, Temperatur 40,1, Atmung 48—51 obige

Erkrankung. Da ich kein weiteres Medikament zur Hand hatte

gab 0,015 Strophantin intravenös, durch welches der Puls auf

60—63 innerhalb 15 Minuten herabgedrückt wurde. Ferner

verschrieb ich eine Latwerge von 100 g Antitibrin von der

Apotheke. Am ‘2. Juli war der Befund 76 Pulse, Temperatur 40,3,

Atmung 40-43. Lungenbefund wie tage vorher, dazu linker

seits etwas Reibungsgeräusche. Das Pferd erhielt sofort 150 g

Kreosotvasoliment, eine weitere solche Dosis im Verlauf des

3. Juli. Am 4. Juli zeigt das Tier neben guter Freßlust, in

der Nacht vorher hatte es sich zum erstenmal gelegt, 60 Pulse,

Temperatur 38,6, Atmung 29. Die Lungendämpfung war ver

schwunden, nur beiderseits einzelne Rasselgeräusche hörbar.

Zur Therapie des Tetanus traumaticus beim Pferd.

Von Distriktsticrarzt Ludwig Mayr-Rosenfeld.

Am 16. August d. J. wurde ich zu einem kranken Pferde

des Gutsbesitzers D. in B. gerufen, dessen Pferd nach der Mit

teilung des Besitzers an Maulsperre leide. Die Anamnese lautet:

Das Pferd hatte sich heute vor drei Wochen (also am

27. Juli) beim Langholzführen eine starke Verletzung am linken

Hinterfuß zugezogen. Die Wunde wurde vom Schmied „be

handelt“. Seit drei Tagen zeigt das Pferd nicht die Spur von

Appetit, ist matt und zeigt die Erscheinungen der Maulsperre.

Die starren Muskeln des Kopfes und Halses wurden mit

Kampferöl eingerieben.

Status praesens: Die siebenjährige, ziemlich abgemagerte
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‘ tetani teilweise im Darm ausgeschieden,

» Kontakt mit Septoforma entweder neutralisiert oder gänzlich

Braunstute steht völlig apathisch in ihrem Stall in der bekannten ~

Sägebockstellung da und zeigt an der linken hinteren Extremität 1

an der ovalen Fläche der Kötengelenksgegend einen handteller- «’

großen Hautdefekt, der von ("am luxurians lebhaft überwuchert

war, so zwar, daß die Köte nahezu doppelt so groß als normal

erschien. In der Höhe des Kreuzbeins, ungefähr in der Mitte

desselben, bestand ein ca. 6 cm langer, seitlich durch die Haut

und in die Muskulatur reichender Fistelkanal, aus dem sich ~

dünnflüssiger Eiter ergoß. Kopf und Hals sind steif nach

vorwärts gerichtet, der Blick ist stier, die beiden Bulbi nach

außen gewendet, so daß in den medialen Augenwinkeln die

Sklera deutlich also hochgradiger Strabismus

divergens. Der tetanische Krampf erstreckt sich von den

Muskeln des Kopfes

Extremitäten. (‘harakteristisch ist das Bild des hochgradigsten

Trismus ausgeprägt, so daß es mir auch mit großer Mühe nicht

sichtbar wird,

und Halses über den Rumpf und die l

 

möglich war, Ober- und Unterkiefer von einander zu entfernen.

Außerdem bestand starke Salivation. Puls 80 in der Minute,

hart und klein, Atmung infolge der krampfhaften Spannung in

der Respirationsmuskulatur oberflächlich. Im übrigen ist das

Allgemeinbefinden schlecht, Futter- und Getränkaufnahme sistiert.

Desgleichen Harnabsatz infolge Tetanus des Sphincter resicae.

Die Defäkation kann nicht spontan erfolgen. Die Prognose

ist „sehr schlecht“ zu stellen. .

Die Therapie dieses typischen Wundstarrkrampfes, dessen

Atrien unschwer nachgewiesen werden konnten, bestand in erster

Linie in gründlichem, nicht rücksichtsvollem Ausbrennen der

Wunden, zweitens in der subkutanen Einverleibung von J 0 dipin,

drittens in der Applikation von 3proz. Septoformklysmen.

Das 25proz. Jodipin Merck pro usu vet. injizierte ich an

drei verschiedenen Körperstellen und zwar an der linken und

rechten Halsseite je 30 ccm, an der rechten Seitenbrustwand

40 ccm, im ganzen_also 100 ccm Jodipin auf einmal. Ab

szedierungen, Schwellung oder Infiltration konnte ich, trotzdem

ich die Injektionsstellen absichtlich nicht desinfizierte, nicht

beobachten.

Die rektalen Infusionen von 3proz. Septoformalösung ließ

ich vierstündlich wiederholen, und dieses Verfahren 17 Tage

und 17 Nächte fortsetzen. Diese ununterbrochenen Irrigationen

langweilten den Besitzer absolut nicht, im Gegenteil. Nach

seiner wiederholten "ersicherung, konnte er regelmäßig eine

Verschlimmerung des Zustandes des Pferdes wahrnehmen, wenn

er nur ein einziges Mal die Infusion unterlassen wollte.

Ich bin geneigt, den von Tag zu Tag an Besserung zu

nehmenden Fall nicht sowohl der Jodipinwirkung als auch der

antiseptischen Tätigkeit Septoformas zuzuschreiben. Innerhalb

der relativ kurzen Krankheitdauer von 17 Tagen hatte sich

Patient, der während des ganzen Krankheitsprozesses in der

Hängematte lag und keinen Schritt aus dem Stall kam, voll

ständig erholt. Was die Indikation dieser Mastdarminfusionen

anlangt, so wollte ich damit in erster Linie lediglich die mangel

hafte Defäkation unterstützen. (Patient nahm nach Lösung des

Trismus relativ viel Nahrung zu sich.) Erst dann, als sich

der Zustand, wie schon erwähnt, regelmäßig verschlimmerte,

wenn die Infusionen unterlassen wurden, bildete sich, entgegen

der Meinung von Formi und Celli, in mit‘ die Anschauung,

ob nicht die toxisch wirkenden Stolfwechselprodukte des Bacillus

durch den innigen

unschädlich gemacht würden.

Während dieser Behandlung konnte ich niemals Reiz

erscheinungen von seiten der Darmschleimhaut bzw. des Intestinal

traktus wahrnehmen; dagegen verdienten die außerordentlich

guten Eigenschaften des Septoforma, das ich allenthalben

empfehlen möchte, gerechteste Würdigung.

Referate

Wie und warum zerreißt der Magen bei der Magen

indigestion.

Von Prof. (‘ad6ae.

(Journal de Lyon, Juli 1907.)

Um diesen Unfall zu erklären nimmt man drei Ursachen

an: 1. den Druck von innen, 2. den Druck von außen und 3.

die Kontusion.

=51‘l=
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Es ist Dassonville, welcher dem inneren Druck besonders

das Wort redet und sich den Vorgang so erklärt, daß der Magen

durch Gasbildung im Innern bis zum Übermaß sich ausdehnt

und dann wie ein aufgeblasener Ballon berstet. Es ist besonders

das Stärkemehl mit seinen Derivaten, das durch das Einsetzen

der verschiedensten Gärungserreger leicht und stark in Gärung

übergeht, wobei sich die Gase bilden. Bei übermäßiger Gas

entwicklung ‚kommt es zur Indigestion, wenn der Pylorus, das

einzige Abzugsventil für Gase. sich unzulänglich erweist. Die

aus dem Mageninhalt sich plötzlich entwickelnden Gase sammeln

sich gegen die kleine Krümmung hin an, dehnen den Magen

übermäßig aus, so daß das Ausströmungsventil seine Funktion

einstellt, der Pylorus und der Dünndarm sich infolgedessen ver

lagern, Einknickungen erleiden und sich krampfhaft zusammen—

ziehen, so daß den Magengasen jeder Ausweg versperrt ist.

Je mehr sich der Magen ausdehnt desto fester schließt sich

auch die Schlundöfl"nung, der immer stärker werdende Druck

der Gase, die ein Volumen bis zu 50 Liter einnehmen können,

verursacht neben der Überdehnung der Magenwand, Echymosen

Mortifikationen und schließlich deren Ruptur, alles unter heftigen

Schmerzen, die Berstung kommt an der Stelle des Magens zu

stande, an welcher dieser am wenigsten dehnbar ist, d. i. in

der Gegend der großen Krümmung zwischen dem Pylorus und

den großen Gefäßen.

Der Verfasser ist der Dassonvilleschen Theorie nicht

zugetan, weil er der Ansicht ist, daß die im Magen vorherrschende

Azidität eine bakterielle Gärung verhindern und die peristal

tischen Kontraktionen des Pylorus oder der Darmsegmente ein

Zurückbleiben der Gase nicht zulassen würden. Auch kann die

Bildung von Gasen schon deswegen nicht die Ursache der

Magenberstung sein, weil die postmortalen Gärungen darin bei

solchen Tieren, die erst spät zur Sektion gelangen, oft eine

überaus große Ausdehnung annehmen, ohne daß der Magen

deswegen zerrissen wäre, und doch ist die Resistenz eines ge

sunden Magens der eines toten weit überlegen.

Der äußere Druck wird durch zwei Gewalten ausgeübt;

einmal durch die peristaltischen Kontraktionen der Magen

wandung selbst, die ab und zu sehr heftig sein können, und

dann durch die Exspirationsmuskeln. Infolge dieser Einwirkungen

kann der Magen dann leicht bersten, wenn er nicht gerade

überfüllt, — wodurch eine Lähmung eintreten würde — und

sein Inhalt ausgetrocknet und hart ist und dadurch den vorhin

erwähnten Gewalten einen unwiderstehlichen Widerstand dar

bietet, besonders dann, wenn eine Verengerung in der Pylorns

gegend ein Entleeren seines Inhalts erschwert oder ganz ver

hindert. Dabei spielen natürlich fast immer prädisponierende

Momente wie Degeneration, Schwächung oder Verdünnung der

Magenwand mit.

Eine Kontusion des Magens kommt bei Tieren ziemlich

häufig vor nach der Futter- und Getränkaufnahme oder bei

Indigestion, wenn sie sich auf den Bauch hiufallen lassen. Tun

sie dies bei leerem Magen, so weicht dieser infolge seiner Be

weglichkeit dem Anprall nach oben in die Bauchhöhle hin aus

und wird dabei noch durch die Rippen, die Leber, die Milz

geschützt, die den Stoß abschwächen. Ist er aber mit Futter

oder Wasser angefüllt, so kann er infolge seiner Schwere und

Ausdehnung’ nicht ausweichen und muß so den ganzen Anprall

in sich aufnehmen. Sogar das Zwerchfell kann bei dem Hin

fallen bei schwerer Kolik zerreißen und durch den Riß den

 

Eingeweiden Durchlaß in die Bauchhöhle gewähren. Für die

Magenberstung spielt auch die Schwere des Körpers und die

Wucht mit der sich das Tier hinfallen läßt eine große Rolle.

In den meisten Fällen sind es aber auch Veränderungen

im Magen selbst, welche die Zerreißbarkeit der Magenwand er

klären, wie z. B. Katarrh, Geschwülste, Geschwüre, Dilatation,

Narben usw.

In allen Fällen tritt die Berstung mit Vorliebe an den

jenigen Stellen auf, welche den Anprall oder das Maximum des

Druckes auszuhalten haben; es ist dies die Gegend der großen

Krümmung, oder auch die Gegend der kleinen Krümmung dann,

wenn der Stoß durch Vermittlung des festen oder flüssigen

Inhalts auf die gegenüberliegende Seite weiterbefördert wird.

Helfer.

Über die biologische Bedeutung der Kalzium

verbindungen.

Von Professor J. Tereg.

(Deutsche 'I'ieriirztliche Wochenschrift 1907, Nr. 27.)

Nach den Untersuchungen von Loeb, Ringer und Langen

dorff ist es zweifellos, daß Kalziumsalze die gesunkene Herz

energie wieder zu heben vermögen. Es tritt keine Frequenz

vermehrung, sondern lediglich eine Erhöhung der Leistungs

fähigkeit des Herzens ein. Man wird also mit der Annahme

nicht fehlgehen, daß bei andauernder Verminderung der Kalk

salze in den Eruährungsfliissigkeiten durch Herabsetzung der

Energie des Herzens der Blutdruck unter die Norm zu sinken

vermag. Ein Sinken des Blutdruckes zeitigt andererseits Folgen,

welche für trächtige Tiere verhängnisvoll werden können, wie

die Untersuchungen von Bunge ergeben haben. Wenn daher

Holterbach in seiner Arbeit über das enzoot'i‘sche Zurück

bleiben der Nachgeburt die Meinung vertritt, daß der Schaden,

welcher durch Kalkhunger unter den Viehbeständen angerichtet

wird, u. a. auch zum Abortus mit seinen Folgen führt, so kann

man dem nur beipflichten. Ebenso erscheint die von Holter

bach aufgestellte Behauptung richtig, daß die Ursache der

enzootischen Retentio secundinarum in einer durch kalkarmes

Futter erzeugten Schwäche der Uterusmusknlatur begründet

sein kann.

Nach Lochs Untersuchungen steht die Erregbarkeit des

Muskels in Abhängigkeit von einem bestimmten innerhalb ge

wisser Grenzen liegenden Verhältnis der Konzentration der Na

zu den Ca-Ionen. Loch nimmt an, daß die Zuckungen, die ein

in NaCl-Lösung eingetauchter Muskel ausführt, auf den Austritt

von Ca- und K-Ionen zurückzuführen ist. Enthält die den

Muskel umgebende NaC‘l-Lösung eine genügende Menge Ca- und

K-Jonen, so fallt die Veranlassung zur Dissoziation der im

Muskel aufgespeicherten (Ya- und K-Jonen und damit die Ursache

zu spontanen Kontraktionen fort. Das Gleichgewicht zwischen

Ca- und K-Ionen in Blut und Muskulatur bedingt somit das

Fehlen spontaner rhythmischer Kontraktionen der Skelett

muskulatnr. Es gibt aber andererseits eine wirkliche Erregbar

keitsverminderung des Muskels, verursacht durch eine Abnahme

der intramuskulären (‘a- und K-Ionen bei einer Verringerung

oder dem gänzlichen Fehlen derselben Ionen in der den Muskel

umspülenden Flüssigkeit. In diesem Falle tritt schlieslich ein

Zeitpunkt ein, in welchem der Muskel durch fortdauernde Ab

gabe von Ca- und K-Ionen spontane Zuckungen nicht mehr aus

führt und seine Erregbarkeit verloren hat. Nimmt ein derartiges
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Verhältnis in geringerem Grade bei einem mit kalkarmen Futter

ernährten trächtigen Rinde an, so erscheint es verständlich, daß,

wenn es nicht schon zum Abortus kam, auch nach einer regel

rechten Geburt eines ausgetragenen Kalbes die zur Ablösung

der Kotyledonen erforderliche Kontraktionsenergie der uterinen

Muskulatur fehlt. Damit fände das Festsitzen der Nachgeburt

seine physiologische Erklärung.

Weiter erläutert T. ausführlich, daß die Kalksalze auch

zu den Funktionen der Nerven in gewissen Beziehungen stehen.

Rdr.

Retentio secundinarum enzootica.

Von Heinrich Ilolterbach-Offenburg i. B.

(Deutsche 'I‘leriirztliche Wochenschrift 1907, Nr. 260

Die Erfahrungstatsache, daß in manchen Jahrgängen das

Zuriickbleiben der Nachgeburt auffallend häufig vorkommt, er

klärt Holterb ach damit, daß in den betreffenden Viehbeständen

Kalkhunger besteht. Durch kalkarmes, kraftloses Futter entsteht

Schwächung der gesamten Konstitution, somit auch Schwäche

der Uterusmuskulatur. Deshalb soll man jedem Muttertier, von

dessen Trächtigkeit man überzeugt ist, den Kalk in leicht

löslicher Form, täglich mit dem Futter verabreichen. Man muß

dies unbedingt dann tun, wenn das Jahr infolge ungünstiger

Witterungsverhältnisse ein kalkarmes Futter gibt, oder wenn

der Boden und das Trinkwasser kalkarm sind. Der gewöhnliche

sogenannte Futterkalk leistet nichts. Er ist geradezu wertlos.

Holterbach verwendet seit vier Jahren nur noch den reinen

phosphorsauren Kalk der Pharmakopoe, Calcium phosphoricum

purissimum. Er bildet ein feines, rein weißes Pulver, das in

Wasser sehr schwer, im salzsäurehaltigen Magensaft sehr leicht

löslich ist; es enthält 31 Proz. Calcium, 56 Proz. Phosphorsäure

und 13 Proz. Wasser und kostet 2.50 M. pro 100 Kilo.

(Engros-Prsis). Es genügt, trächtigen Kühen von diesem Pulver

einen abgestrichenen Kaffeelöffel voll morgens und abends aufs

Futter zu geben, um ihren ganzen Kalkbedarf zu decken. Bei

katarrhalischen Magen- und Diinndarmerkrankungen, besonders

aber dann, wenn Dyspepsie anzunehmen ist, verordnet Heiter

bach folgende Mischung:

Rp. Pepsin. Witte germanic. 50,0

Gele. phosphor. purissim. 450,0

Sa]. Carol. factit. pulv. 500,0

M. f. pulv. D. S. morgens und abends einen abge

strichenen Eßlöfl'el aufs Futter.

L'm das Feuchtwerden dieses Pulvers

empfiehlt es sich noch 20 Gramm lllagnesia carbon. zuzusetzen.

(Vergl. die folgende Arbeit von Prof. Tereg.) Rdr.

zu verhindern,

Das Zurückbleiben der Nachgeburt bei Stuten.

Von Oberveterinär d. R. Liebert.

(Zsltlchr. t‘. Velerlnärk. 1907, S. 390.‘;

L. konnte als Ursache des Zuriickbleibens der Nachgeburt

bei Stuten bei manueller Untersuchung sehr oft eine teilweise

Einstülpung des tragenden Uterushornes nach innen, dem

Gebärmutterhalse zu, feststellen, wodurch eine Einklemmuug

eines Teiles der Eihäute bewirkt wurde. An diesen Stellen

war es den (.‘horionzotten nicht möglich gewesen, dem Zuge

der aus der Scheide heraushängenden Eihäute zu folgen. Im

übrigen fand sich das Chorion vollständig vom Uterus abgelöst vor.

Die Therapie bestand darin, daß L. zehn Liter schwache

 

Lysollösung infundierte und einen Druck auf die eingestiilpte

Partie des Uterus auszuüben versuchte. Gleichzeitig wurden

von einem Gehilfen die heraushängenden Eihäute langsam zu

einem Strange zusammengedreht. Nach wenigen Minuten war

die Einstiilpung zurückgebracht, und die Zottenbäumchen lösten

sich von selbst oder nach einigen weiteren Drehungen der Ei

häute. Richter.

(Aus dem Pathologischen Institut der Universität zu Breslau.)

Vergleichend-histologische Studien an den

Malpighischen Körperchen der Niere der Wirbeltiere.

Von Dr. med. vet. Richard Standfuß.

[Archiv für mikroskopische Anstnnie und Entwicklungsgeschichte, Band 71. 1901.)

Bei der Untersuchung der Nieren einer großen Anzahl von

Tieren aus der Klasse der Fische, Amphibien, Reptilien, Vögel

und Säugetiere konnte festgestellt werden, daß die Malpighi

sehen Körperchen hinsichtlich ihrer Größe, Gestalt und Lagerung,

sowie des Verhältnisses zu den gewundenen Harnkanälchen und

ihres feineren Baues mannigfache Abweichungen aufweisen; und

zwar ließ sich hierbei als allgemeine Regel der Satz aufstellen,

daß die Verschiedenheiten um so mannigfaltiger sind, je weiter

die betreffende Tierart stammesgeschichtlich vom Menschen

entfernt ist oder, umgekehrt ausgedrückt, daß die morpho—

logischen Verhältnisse am konstantesten sind bei den höchst

entwickelten Säugetieren.

Überraschend waren besonders die Befunde bei der Maus,

dort gibt es nämlich neben anderen auch zahlreiche solche

Malpighische Körperchen, deren Bowmansche Kapsel nicht

mit jenen platten, polygonalen Zellen, sondern mit einem hohen,

kubischen Epithel, dem der Harnkanttlchen gleichend, aus

gekleidet ist. Auch kann mitunter eine deutliche Grenze

zwischen Tuhulus contorsus und Malpighischen Körperchen,

der sogenannte Hals, fehlen.

Zur Behandlung der Aktinomykose.

Von Tierarzt A. Koväcs in Albcsticosa.

<Allstorvosi hupok 1907 Nr. 29.)

Die entschieden beste Behandlung der Aktinomykose ist

und bleibt die radikale Operation. In solchen Fällen aber,

bei welchen die Geschwulst ganz verschwommen sich ans

breitet oder zur Ohrspeicheldriisengegend sich hinaufzieht, wo

die chirurgische Behandlung nicht nur wegen der Nachbarschaft

der großen Gefäße und Nerven gefährlich sein kann, sondern

auch die großen Wundlappen die rasche Heilung zurück

halten, scheint die medikamentöse Behandlung empfehlens

werter zu sein. Am meisten wird hier Jodkalium verwendet,

sowohl innerlich in steigenden Dosen von 5,0 bis 30,0 g, als

auch äußerlich in Salbenform, Einpinselungen oder parenchy

matöser Injektion. Einesteils aber ist diese Behandlung

ziemlich langwierig, andernteils kommt sie bei dem hohen

Preis des Jodkaliums ziemlich teuer, so daß Koväcs bei

inoperabilen Fällen mit anderen Mitteln, namentlich mit

ätzenden Scharfsalben und -Pasten Versuche anstellte. Er

wandte zunächst das Arsen und Cantharides an. Beide rufen

kräftige Entzündungen hervor, welche oft zum Absterben der

Gewebe und zur Eiterung führen, so daß die bei der Aktinomy

kose meistens in der Mitte der Knoten sitzenden kleineren Knötchen

eitrig zerfallen, konfluieren und dann geöffnet chirurgisch weiter

behaudelt werden können.
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Die Zusammenstellung der Salbe ist folgende:

Rp.: Pulveris Canthariduum 4,0

Acidi arsenicosi 2,0

Euphorbii 1,0

Adipis suilli 10,0

M. f. unguentum. D. S. Scharfsalbe.

Die Salbe wird nach Abscheren der Haare fast durch

5—10 Minuten eingerieben; unter der Geschwulst ist es ratsam,

die Haut mit Wachs oder Paraffin einzuschmieren, daß die

eventuell herunterfließende Salbe die Haut nicht ätzen soll.

Nachher muß man darauf achten, daß das Tier sich nicht wetzt

oder die Salbe vom Barren ableckt. Wenn in 5—6 Stunden

keine heftige Reaktion eintrifi‘t, soll das Einreiben wiederholt

werden. Die Wirkung zeigt sich äußerlich darin, daß an der

stark geröteten Haut kleine Blasen erscheinen, die später

aufspringen und zu Krusten eintrocknen. Die Haare fallen

aus, in manchen Fällen stirbt auch die Haut ab. In den ersten

Tagen nach der Behandlung sind die Tiere unruhig, bald aber

erholen sie sich wieder. Am dritten Tage fängt gewöhnlich

die Geschwulst an, sich an mehreren Stellen zu erweichen,

aber es ist viel besser, wenn man abwartet, bis sie sich voll

kommen erweicht und erst dann sie spaltet. Nachher soll sie

ausgekratzt werden. Die Nachbehandlung besteht in Ein

spritzung von Lugol-Lösung, worauf in 10-—12 Tagen eine

vollkommene Heilung eintrifft. Dr. Z.

 

Tagesgeschichte.

Korpsetabsveterinär Ehrensberger 1'.

Am 1. Dezember d. J. verschied nach längerem, schwerem

Leiden der Königl. Korpsstabsveterinär a. D. Gustav Ehrens

berger im 62. Lebensjahre.

Geboren am 22. April 1846 zu Amerdingen bei Nördlingen

als der Sohn des Patrimonialrichters und späteren Bezirksamt

mannes H. Ehrensberger besuchte er nach Absolvierung der

Vorstudien die damalige Zentraltierarzneischule in München und

erlangte dort im Jahre 1867 die tierärztliche Approbation.

Das damals vorgeschriebene praktische Jahr brachte er

1867/68 bei Bezirkstierarzt Körper in Frankenthal zu. Nach

Beendigung desselben trat er im Oktober 1868 als einjährig

freiwilliger Veterinär im ö. Chev.-Reg. in Amberg ein und wurde

im Oktober 1869 als Unterveterinär zur Reserve entlassen. Von

da bis zum Ausbruch des Krieges war er Assistent an der Tier

ärztlichen Hochschule in München.

Den Feldzug gegen Frankreich machte er als Unterveterinär

mit und war während der ganzen Dauer der Okkupation in Frank

reich verblieben.

Von 1873/74 war er als Veterinär 2. Klasse beim König).

2. Feld-Art.-Reg. in Würzburg und von 1874—1887 als Veterinär

1. Klasse bei demselben Regiment in Landau, wo er sich eine

große Privatpraxis zu erwerben wußte und als Tierarzt bei der

Bevölkerung in großem Ansehen stand.

1887 wurde er zum Stabsveterinär in demselben Regiment

in Würzburg ernannt und war als solcher mehrere Jahre

hindurch ständiges Mitglied der König]. Remonte-Ankaufs'

kommission.

 

 

Im Jahre 1897 wurde er zum Korpsstabsveterinär beim

Generalkommando des 1.Bayr. Armeekorps in München ernannt,

wo er 1904 infolge eines im Herbste dieses Jahres erlittenen

Schlaganfalles in den Ruhestand treten mußte.

Bis anfangs 1907 behielt er seinen Wohnsitz in München

bei, siedelte dann nach Zweibrücken über, wo sein Sohn als

Gestütsveterinär beim König]. Land- und Stammgestüt angestellt

ist und bezog am l. September 1907 sein neuerrichtetes Heim

in Kirchheimbolanden, in der Absicht, dort seinen Lebensabend

in idyllischer Ruhe zu verbringen. Leider konnte er die ge

sunde Luft am Donnersberg in dem Heimtstädtchen seiner um

ihn treubesorgten Gattin nur kurze Zeit genießen, ein erneuter

Schlaganfall warf ihn auf das Krankenlager, von dem er sich nicht

mehr erheben sollte.

Seine Leiche wurde auf seinen ausdrücklichen Wunsch in

aller Stille am 4. d. M. im Krematorium zu Mannheim einge

äschert.

Bescheiden in seinem Wesen, tüchtig im Beruf, freundlich

und liebenswürdig gegen alle. die mit ihm verkehrten, ausge—

stattet mit den vorzüglichsten Charaktereigenschaften, war er

beliebt und hoch verehrt in allen Kreisen und wußte sich nicht

nur bei seinen Kollegen, sondern auch in der Gesellschaft viele

Freunde und Gönner zu erwerben.

An Auszeichnungen besaß er die Kriegsdenkmünze 1870/71,

das Verdienstkreuz 2. Klasse, die Kaiser Wilhelm-Erinnerungs

medaille und die Prinzregent Luipold-Medaille; außerdem war er

seit 1907 Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael 4. Klasse.

Alle, die den edlen Charakter kannten, werden ihm stets

ein ehrendes Andenken bewahren. V. Pf. T.

V. Versammlung der beamteten Tierärzte des

Regierungsbezirke Schleswig.

Beschluß betreffs der Teilnahme bei den Körungen.

Auf Einladung des Kreistierarztes Rodewald in Kiel

hielten die beamteten Tierärzte des Regierungsbezirks Schleswig

am Sonntag, den 15. d. Mts., in Kiel ihre halbjährliche Ver

sammlung ab. Den Vorsitz führte der Departementstierarzt,

Veterinärrat Dr. Foth. Die Tagesordnung war folgende:

1. Über vorläufige Anordnungen durch beamtete Tierärzte

bei Seuchenfeststellungen. Referent: Herr Kreistierarzt

Meifort (Lensahn).

2. Mitteilungen über das in Schleswig eingerichtete veterinär

bakteriologiscbe Institut. Referenten: Herr Veterinärrat.

Dr. Foth (Schleswig) und Herr Kreistierarzt Wulff

(Schleswig).

3. Die Stellung des Kreistierarztes bei den Hengstkörungen.

Referent: Herr Veterinärrat Dr. Foth.

Zu l. Herr lileifort weist auf die einschlägigen Be

stimmungen hin, die stets eine schriftliche Eröffnung der vor

litufi'gen Anordnung, sei es durch Protokoll oder durch Ver

fügung, fordern und den Umfang der zulässigen vorläufigen

Anordnungen scharf umgrenzen. Er warnt davor, diese Be

stimmungen außer acht zu lassen und empfiehlt die Benutzung

sorgfältig redigierter Formulare.

Es wird eine viergliedrige Kommission gewählt, die in An

lehnung an die lileifortschen Formulare demnächst weitere

Entwürfe vorlegen soll.

 



19. Dezember 1907. BERLINER TIERÄRZ'I‘LICHE WOCHENSCHRIFT. 935

Zu 2. Herr Foth teilt mit, daß der Herr Minister dem

Antrage der Kreistier'ärzte des Regierungsbezirks auf Ein

richtung eines veterinär-bakteriologischen Instituts bei der

königlichen Regierung in Schleswig entsprochen habe, und daß

den Herren bei ihrer demnächstigen amtlichen Zusammenkunft in

Schleswig Gelegenheit gegeben würde, das Institut zu besichtigen.

Den Kreistierärzten wäre nunmehr die Möglichkeit geboten, in

geeigneten zweifelhaften Fällen ihre Untersuchungsbefunde durch

eine bakteriologische Untersuchung ergänzen zu lassen.

Herr Wulff macht nähere Angaben über die Einrichtung

des Instituts und über die zweckmäßigste Art der Gewinnung,

Verpackung und Einsendung des zu untersuchenden Materials.

Bei Milzbrandverdacht empfiehlt er die Verwendung der Straß

burger Gipsstäbchen. Ein versandfertig montiertes Stäbchen

wird demonstriert.

Zu 3. Herr Foth bespricht die aufsehenerregenden Mit

teilungen des Herrn Professor Schmaltz über „eine wichtige

Sitzung derLandespferdezuchtkommission“ in der letzten

Nummer (49) der Berliner Tieriirztlichen Wochenschrift.

Die Ausführungen des einen der beiden Referenten, des Herrn

Grafen Rantzau, der es „geradezu für ein großes Unglück

für die Pferdezucht“ halte, wenn der Tierarzt in den Hengst

körungskommissionen stimmberechtigt wäre, und der es bezweifle,

daß „der beste Tierarzt einen Hengst hippologisch zu beurteilen

imstande sei und geeignet sei, die Pferdezucht in seinem Bezirk

zu fördern“, ferner die im stenographischen Bericht (nach der

B. T. W.) bei beiden Äußerungen verzeichneten Zustimmungs

kundgebungen aus der Versammlung, und endlich die dem Stand

punkt des Grafen Rantzau Rechnung tragende Resolution

hätten in der tierärztlichen Welt das größte Aufsehen erregt

und seien geeignet, eine tiefgehende Verstimmung zu erzeugen,

die einem ersprießlichen Zusammenwirken von Landwirten und

Tierärzten nicht nur im Interesse einer gedeihlichen Entwicklung

der Tierzucht, sondern überhaupt in öffentlichen Fragen hinderlich

sei. Die Tierärzte seien es sich schuldig, der durch diese

Vorgänge geschaffenen Sachlage Rechnung zu tragen. Dabei

müsse aber jede Schrofi‘heit vermieden werden, die geeignet sei,

das erwünschte ersprießliche Zusammenwirken selbst in Frage

zu stellen und den Behörden, die den Wünschen der Tierärzte

sympathisch gegenüberständen, Verlegenheiten zu bereiten. Daher

müsse er auch davor warnen, dem gutgemeinten Gedankengange

des Herrn Prof. Schmaltz zu folgen und die von ihm angedeuteten

Konsequenzen zu ziehen*). Die Teilnahme an den Körnngen sei

allerdings an sich keine kreistierärztliche, sondern eine tierärzt

liche Sache. Der Herr Minister aber und die Herren Regierungs

Präsidenten könnten aber, wie das auch geschehe, in Wahrnehmung

öffentlicher staatlicher Interessen jederzeit ihre staatlichen

Veterinärbeamten mit der Teilnahme an den Körungen beauf

tragen. Der vom Verein beamteter Tierärzte eingeschlagene

Weg sei daher der richtige und es sei mithin auch jetzt wieder

Sache dieses‘ Vereins, weitere Schritte zu tun. Nach dem Dafür

halten des Referenten sei es geboten, vornehme Zurückhaltung

zu beobachten und die Zentralinstanz, die nach der Mitteilung

in der B. T. W. unseren Wünschen anscheinend sympathisch

gegenüberstehe, zu bitten, den Veterinärbeamten bei den Körungen

*) Den Gedankengang halte ich für richtig und stütze mich auf

eine Gerichtsentschcidung. Ein allgemeiner Streik wäre aber des

wegen, weil er möglich wäre, noch lange nicht richtig. Es hat

mir ganz fern gelegen, dazu anzuregen. Schmaltz.

 

 

diejenige Stellung anzuweisen, die es ihnen allein ermögliche,

ohne Schädigung ihres Ansehens und ohne Beeinträchtigung

ihrer Berufsfreudigkeit weiterhin an der Entwicklung unserer

Pferdezucht mitzuarbeiten.

Nach längerer Beratung wurde folgender Beschluß ein—

stimmig angenommen:

Die beamteten Tierärzte des Regierungsbezirks

Schleswig haben von dem in der Nr. 49 der Berl.

Tierärztl. Wochenschrift für 1907 veröffentlichten

Bericht über die Verhandlungen und die Beschlüsse

der Landespferdezucht-Kommission Kenntnis ge

nommen. Sie drücken den Wunsch aus, daß der hier

durch geschaffenen Sachlage durch eine anderweitige

Regelung der Mitwirkung der beamteten Tierärzte

bei den Körungen Rechnung getragen werden möge.

Sie erblicken in folgendem Vorschlag die beste

Lösung: Die Verwaltungsbehörden stellen die be

amteten Tierärzte künftig den Körungskommissionen

nicht mehr zur Verfügung, sondern sie überlassen es den

Kommissionen, sich ihre veterinärsachverständigen

Berater selbst zu wählen. Die Behörden erteilen aber

den Veterinärbeamten im Aufsichtswege in den Kör

ordnungen die Befugnis, an den Verhandlungen der

Körungskommissionen teilzunehmen und den tierä.rzt

lichen Untersuchungen beizuwohnen. Zur Wahrung

des staatlichen Interesses an den Körungen könnten

die Kreistierärzte im Verfügungswege angewiesen

werden, von ihrer Befugnis stets Gebrauch zu machen

und über ihre Wahrnehmungen Bericht zu erstatten.

Der Beschluß soll in der „Berliner Tieriirztlichen Wochen

schrift“ und in der „Deutschen Tieriirztlichen Wochenschrift“

veröffentlicht und dem Verein beamteter Tierärzte mit dem

Ersuchen zugestellt werden, hiernach weitere Schritte in Er

wägung zu ziehen.*) F—.

Standesangelegenhelten.

In allen tierärztlichen Kreisen macht sich ein berechtigtes

Streben nach Verbesserung des Einkommens und ranglicher Höher

stellung bemerkbar. Den Kreistierärzten ist schon ein Teil ihrer

Forderungen bewilligt worden, die praktischen Tierärzte verlangen

auch für sich den Titel Veterinärrat, die Schlachthoftierärzte wollen

den Akademikern anderer Berufe ranglich und gchaltlich gleich

gestellt werden, und die Militärtierärzte hoffen, daß ihnen das

Veterinäroffizicrkorps einen möglichst hohen militärischen Rang und

eine ansehnlichere Uniform als die jetzige bringen möge. Das ist

so eine kleine Blütenlese der Wünsche. Ein Punkt ist aber bisher

viel zu wenig betont werden, nämlich unsere Stellung in der

Öffentlichkeit oder besser gesagt, unsere gesellschaftliche Stellung.

Ich bin der Ansicht, daß eine Gehaltsaufbesserung und ein höherer

Rang uns wenig helfen wird, so lange wir uns nicht selbst helfen

und mehr aus uns machen. Die Worte, die Herr Geheimrat

Schroeter in der letzten Versammlung des Vereins preußischer

*) Die vorgeschlagene Regelung würde allerdings zur Folge

haben, daß die Kosten für die etwaigen Reisen der Veterinär

beamten der Staatskassc zur Last fielen. Soweit die Körungen

nicht überhaupt am Wohnort des Kreistierarztes stattfinden, handelt

es sich aber nur um wenige Reisen, die auch noch häufig mit

anderen Dienstreisen zu vereinigen sein werden. Sehr vielfach

wird sich die'Angelegenheit dann auch so entwickeln, daßdie

Kommissionen selbst den Kreistierarzt hinzuziehen (dann natürlich

auf ihre Kosten), und. daß dieser auch ihrem Wunsche entspricht.

Seine Stellung der Kommission gegenüber ist aber dann eine ganz

andere. Dadurch wird seine Anerkennung als stimmberechtigtes

Mitglied allmählich von selbst vorbereitet. F—.
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Schlachthoftierärzte gesprochen hat, „wir müßten uns den Platz an

der Sonne erobern“, sind vielen von uns aus dem Herzen gesprochen

werden. Woran liegt es nun, daß wir diesen Platz noch nicht

erobert haben und immer noch im Schatten sitzen? Das liegt aus

schließlich und allein an uns selbst und hat einen tiefen Grund; uns

fehlt das Selbstbewußtsein. Es mag hart klingen, aber es ist wahr!

Vor einigen Tagen erzählte mir ein Stadtverordueter — dieser Vor

fall hat mir auch die Feder zu dieser Auslassung in die Hand ge

drückt —, er habe mit einer Kommission einen Schlachthof

besucht. Der Leiter desselben - der Kollege ist vor mehreren

Jahren gestorben — habe sich ihm als Direktor vorgestellt. Auf

die Frage des Stadtverordneten, ob er auch Tierarzt sei, habe er

dies verneint. Da ich den Kollegen sehr genau gekannt habe, wies

ich das mit Entrüstung zurück und sagte ihm, er müsse sich un

bedingt geirrt haben. Trotzdem blieb der Herr auf seiner Behauptung

stehen. Solche Vorgänge schaden uns mehr wie alles andere. Ich

bin in erster Linie Tierarzt und erst in zweiter Linie Schlachthof

direktor. Dementsprechend lauten auch meine Visitenkarten: Tier

arzt PP. Direktor des städtischen Schlachthofes. Ich lege meine

Hand nicht dafür ins Feuer, daß jeder Tierarzt in der Sommerfrische

oder auf der Reise sich als Tierarzt in das Fremdenbuch einträgt.

Der Gedanke, möglicherweise in seiner Eigenschaft als Tierarzt

geringer eingeschätzt zu werden, veranlaßt ihn hierzu. Hier fehlt

eben das Selbstbewußtsein. Wir müssen stolz darauf sein, uns

Tierarzt nennen zu können, dann wird es auch mit unserer gesell

schaftlichen Stellung besser werden. Wenn ich mich anständig

kleide und mich anständig benehme, wird mich jeder als einen an

ständigen Mann einschätzen. Ich besuche mit meiner Familie jedes

Jahr Badeorte und habe stets in den besten Kreisen Anschluß ge

funden, ohne daß jemand an meinem „Tierarzt“ bzw. „Schlachthof

direktor“ Anstoß genommen hat.

Auf etwas möchte ich noch hinweisen. Wir müssen viel mehr

aus uns herausgeben und uns mehr in der Öffentlichkeit zeigen.

Ich kenne Tierärzte, die für weiter nichts Interesse haben, als für

ihren Beruf. Alle Vorgänge auf gemeinnützigem, kommunalem und

politischem Gebiet prallen an ihnen ab. Lassen wir uns doch mehr

in solchen Versammlungen sehen und reden auch einmal ein Wort

mit, damit die Leute sehen, daß wir auch da sind. Soviel hat

doch jeder gelernt, daß er seinen Gedanken und Ansichten Aus—

druck verleihen kann, und so viel Zeit muß auch ein jeder haben

Ich freue mich jedesmal, wenn ich in einer Zeitung (keiner Fach

zeitschrift) den Namen eines Kollegen in ehrender Weise als Vor

sitzenden irgendeines gemeinnützigon Vereins oder soustwo er

wahnt finde, oder wenn ich lese, daß dieser oder jener Kollege

Stadtverordneter geworden ist. Ich sehe daraus, daß der betreffende

Kollege sich eine Stellung erworben hat. Ungemein habe ich mich

gefreut, als ich seiner Zeit in der B. T. W. las, daß der Kreistierarzt

Wenzel die Errichtung eines Kaiserdenkmals in die Wege geleitet

hat und auch dafür dekoriert worden ist. Ich weiß aus eigenster

Erfahrung, wie sehr die Mitarbeit in gemeinnützigen, kommunalen

und politischen Vereinen die Stellung hebt.

Also Kopf hoch in dem Bewußtsein, daß man auch als Tier

arzt ein sehr nützliches Mitglied der Gesellschaft ist und auch ein

sehr angesehenes werden kann, wenn man nur will.

P l ath -Viersen.

Tlcrärztllche Hochschule.

Promotion en.

Dresden.

Ncu‘c Lehraufträge.

An der Tierärztlichen Hochschule zu Dresden sind neuer

dings drei neue Lehraufträge erteilt werden. Die nachgenannten

neuen Dozenten haben folgende Vorlesungen angekündigt:

Reglerungsrat Dr. jur. Vollmer über allgemeine Rechts

kunde; Professor Dr. phil. Walzel über das deutsche Drama;

Professor Dr. phil. Bruck über die Kunst der Neuzeit von 1850

bis ca. 1900.

Zu den Vorlesungen der letztgenannten beiden Dozenten,

die auch an der Technischen Hochschule Lehrauftrag haben,

werden auch Studierende der Kunstakademie zugelassen.

Fortbildungskursus.

_ Bei der durch die ordentlichen Professoren der Dresdener

Tierärztlichen Hochschule verstärkten medizinischen Fakultät

zu Leipzig wurden zum Dr. med. vet. promoviert die Tierärzte

Max Schraepler aus Beetzendorf (Kreis Salzwedcl), Martir'r

Engelmann aus Dresden und Rudolf Siegel aus Geyer im

Erzgebirge. Den Vorsitz und damit das Amt des Promotors

führte der Rektor der Tierärztlichen Hochschule. Die Prüfungs

kommission bestand aus zwei ordentlichen Professoren der‘

Tierärztlichen Hochschule und einem ordentlichen Professor der‘

medizinischen Fakultät.

In den künftigen Osterferien wird an der hiesigen Tier

ärztlichen Hochschule ein Fortbildungskursus für Tierärzte

abgehalten werden.

Schwebende Berufungen.

In bezug auf meine Berichtigung in Nr. 49 schreibt Professor

Malkmus in der Deutschen Tierärztlicben Wochenschrift folgendes :

„Unsere .‘llitteilung, daß Prof. Dr. Casper in Breslau als Noch

folger für Prof. l)r. Ostcrtag bestimmt ist, bezeichnet der Redakteur

der B. T. Il'., Herr Prof. Schmaltz, als ebenso unrichtig, wie eine

frühere Nachricht ran uns über die in Berlin schwebenden Berufungen.

Da hat der Herr — allerdings unbc1mßt —— recht.’ Über die in

Berlin schwebenden Berufungen haben u‘z'r nie eine unrichtige Nach

richt gebracht und unsere neueste ist ebenso richtig, läuft nur der

offiziellen Bekanntmachung voraus. Herr Schmaltz würde wirklich

besser tun, sich nur um seine li'ochcnschrift zu kürmnem, dann

würde er manche unreifr Erörterung tierr'irxtlicher Standcsangelcgcn

heiten entdeckt haben, die bessm‘ dem Papierkorb als der Öffentlichkeit

zu übergeben war. Wenn er aber unsrre Berichterstattung als

I'etcrinärgeneral kritisieren zu müssen glaubt, so man er wenigstens

nicht mit unwahren Behauptungen operieren. Wer lacht nicht.

wenn Schmal“ schreibt: „Wenn etwas Authentisches mitzuteilen sein

wird, wird das hier geschehen.“ Malhnzns.“

Kein Uneingeweihter würde annehmen, daß dieser Erguß aus

der Feder eines Professors geflossen ist. Wenn Herr Malkmus

sich von der Rücksicht auf unsere Stellung so weit entfernen will.

so mag ich ihm auf diesem Wege nicht folgen. Zur Sache genüge

dies: Professor (‘asper-Breslau hatte einen Ruf an die tierarzt

liche Hochschule zu Berlin (über deren innere Vorgänge ich doch

wohl „authentisch“ zu berichten in der Lage bin) erhalten und hat

denselben abgelehnt. An dieser Tatsache prallen die von Herrn

Malkmus gegen mich geschleuderten Worte ab und fallen auf

ihren Urheber zurück. Schmaltz.

Die Tätigkeit der tieriirztlichen Disziplinarkammer im

Großherzogtum Baden.

In Nr. 10 der „Mitteilungen des Vereins badischer Tierärzte“,

Jahrgang 1906, ist folgende Rechtsprechung enthalten:

Die Disziplinarkammer der Tierärzte hat in der

Sitzung vom 13.Juli 1906 für Recht erkannt: „Gegen den Tier

arzt A. U. in K. wird, weil er sich durch sein Verhalten im

Sinne des ä 1 der landesherrlicheu Verordnung vom 6. Dezember

1883, die Ausschüsse der Ärzte, Tierärzte und Apotheker betr.‚

verfehlt hat, auf Grund des ‘5’ 2 daselbst unter Verfll.llung

desselben in die Kosten des Verfahrens auf eine Erinnerung

erkannt.

G rü n d e.

Gegen den seit Januar d. J. in K. ansässigen Tierarzt A. U.

aus B. wurde auf eine an das Großh. Ministerium des Innern

gerichtete Anzeige des Bezirkstierarztes G. in K. vom 12.April d.J.

hin gemäß Erlaß des Ministeriums des Innern vom 14. gl. Mts.

Nr. 16996 das Disziplinarverfahren eingeleitet, weil sich der

Genannte durch verschiedene in jener Anzeige aufgeführte Hand

llungen der Verletzung der Pflichten seines Berufes
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schuldig gemacht und sich durch sein Verhalten der | rotem Samt, in den Kragenecken ein Schild von schwarzem

Achtung, die der Beruf eines Tierarztes erfordert, ~

unwürdig gezeigt habe.

Nunmehr folgen alle jene Punkte, auf welche sich die er

stattete Anzeige erstreckt. Die wesentlichsten sind: 1. Versuch,

die Fleischbeschau an sich zu bringen durch Preisunterbietung;

2. Intimer. geradezu „kollegialer“ Verkehr mit den Laien

fleischbesehauern behufs Empfehlung bei den Tierbesitzern;

3. Annektierung der Fleischbeschau während der Vertretung

eines erkrankten Kollegen, und weitere Versuche derselben Art;

4. Verletzung der tierärztlichen Berufspflichten bei der Vor- i

nahme der Fleischbeschau usw. Die Vernehmung des U. be

stätigte denn auch im wesentlichsten die erhobenen An

schuldigungen.

Die Festsetzung der Strafe erfolgte hierauf unter folgenden

Gesichtspunkten :

„Hät hiernach U. sich auch in allen der Begutachtung der

Disziplinarkammer unterliegenden Fällen durch sein Verhalten

im Sinne des g 1 der Verordnung vom 6. Dezember 1883 ver

fehlt, so glaubte doch die Disziplinarkammer diese Verfehlungen

mit Rücksicht auf die Jugend und berufliche Unerfahrenheit,

sowie auf die Schwierigkeit, als Anfänger festen Fuß zu fassen,

sehr milde beurteilen zu sollen. In der Erwartung, daß das

Disziplinarverfahren dem Tierarzt U. zur Warnung dienen

werde! hat die Disziplinarkammer die niederste zulässige

Disziplinarstrafe der Erinnerung als hinreichende Sühne für

die festgestellten Verfehlungen erachtet. Die Entscheidung be

züglich der Kosten beruht auf ä 15 der Veri'ahrensordnung in

Verwaltnngssachen.“ '

(Anmerkung: Ohne irgendwie eine Kritik des obigen Rechts

verfahrens ausüben zu wollen, vermag Referent doch nicht

umhin, seiner Genugtuung darüber Ausdruck zu verleihen, daß

endlich dem unlauteren Gebaren seitens einzelner Kollegen einmal

ein kräftiges Halt geboten wird. Dringend notwendig ist

die Schaffung einer Her-ärztlichen Standesvertretung

auch in den anderen deutschen Bundesstaaten, damit

Wiederholungen solcher Konkurrenz-Auswüchse, wie sie vor

stehend angedeutet sind, nach Möglichkeit vermieden werden.)

J. Schmidt.

Die Uniform der Militärveterinäre in den außer

deutschen Staaten.*)

Von Stabsveteriniir Dr. Goldbeck—Schwedt.

Der Umstand, daß mit der Reform des Militärveterinär

wesens auch Änderungen in der bisherigen Uniform eintreten

werden, lä.ßt es angebracht erscheinen, eine kurze Übersicht

darüber zu geben, wie die Uniformen in den anderen Staaten

Europas aussehen. Wir lassen einzelne unwesentliche Staaten

heraus und beginnen mit der Schilderung der Veterinäruniform

bei unseren westlichen Nachbarn.

In Frankreich tragen die Veterinäre den kurzen bis unter

das Hüftgelenk reichenden schwarzen W'aifenrock der Kavallerie

offiziere mit weißen Knöpfen, auf‘ denen sich der Lorbeerkranz

(Zeichen der Veterinäre) befindet. Der Kragen ist von granat

 

*) Demnächst erscheint vom Verfasser: „Das Militärveterinär

wesen und die Krankheitsstatistik der Armccpferde aller Kultur

staaten“. (Verlag der Kgl. Hofbuchhandlung E. S. Mittler & Sohn.)

Bei diesem Werk haben die Uniformen‘ aus Mangel an Platz nur

wenig berücksichtigt werden können.

»

Tuch mit einem Lorbeerkranz aus Silberstickerei. Achselstücke

mit Einfassung und einem gewundenen Lorbeerzweig aus Silber

stickerei. Ärmelaufschlag eine senkrechte Fette von granat

rotem Samt. Am oberen Ende längs um den Ärmel herum

3 Millimeter breite Tressen (Galons), d. h. Rangabzeichen der

Offiziere.

Aides vätärinaires 1 Galon

„ „ en II 2 Galons

, „ en I 3 „

, „ major 4 „

principal 5 „

Letztere sind bei der I. Klasse der principaux alle aus

Silber, bei der II. Klasse Nr. 2 und 4 aus Gold. Reithose rot

im Schnitt des Bruches mit breitem schwarzen Band, Schaft

stiefel lackiert.

Lange rote Hosen mit schwarzem Seitenband. Käppi aus

rotem Tuch mit Besatz von granatrotem Samt. Am letzteren

die Rangtressen wie am Ärmel des \Vafl‘enrocks. Die Nähte

eine Tresse bei den beiden untersten Chargen, 2 bei den Vete

rinaires en I, 3 bei den höheren Chargen. Der Deckel eine

verschlungene Tresse bis zum vät6rinaire en I einschließlich,

2 bei den höheren Chargen. Vorn eine Silberplatte mit dem

Lorbeerkranz, umgeben von Fahnen, darüber die Nationalkokarde

und oben ein Pompon. Säbel gerade mit Offiziersportepee.

Pferdeausriistung wie für Dragoneroffizierm Schwarze Unter

legedecke mit roter Einfassung, die vom Major ab doppelt ist.

Im kleinen Dienst fallen die Achselstücke, der Pompon am

Käppi, die Emblemeplatte und Kokarde fort. An Stelle des

Portepees ein lederner Fanstriemen. Statt des Waifenrocks ein

Rock aus schwarzem Leder mit dem Chargeuabzeichen. Für

das Feld treten noch hinzu: Fernglas, Revolver, Marschhalfter,

Satteltasche, Packtaschen, Haferbeutel und gerollter Mantel.

Reserve ist bekleidet wie die aktiven Veterinäroffiziere.

Die Landwehr trägt am Kragen einen silbernen Knopf, von

welchem sich zwei schmale siberne Tressen nach dem Eckschild

ziehen.

Die Uniform der niederländischen Veterinäre zeigt einen

aufgestickten Äskulapstab am Kragen, dasselbe Abzeichen be

findet sich auch auf den Knöpfen. Kragen, Knöpfe und Troddeln

mit Ausnahme der beiden obersten Qnasten, welche aus Gold

sind, sind von Silber.

In Norwegen tragen die Veterinäre während ihrer Dienst

zeit als Rekruten und Kommandiersergeanten die Uniform der

Kavallerie oder Artillerie.. Die wehrpflichtigen Sekondeleutnants

tragen die Uniform des Veterinärkorps. Diesselbe ähnelt der

österreichischen Uniform mit Käppi. An dem schwarzen Samt

kragen, an den Epauletten, der Kokarde des Käppis und dem

Komplettzeug tragen die Vetcrinäroffiziere —— deren Uniform

im übrigen mit der der Kavallerieoffiziere vollkommen über

einstimmt einen Pferdekopf, darunter einen Degen und

Äskulapstab mit Schlange.

Die österreichischen Militär-Tierärzte tragen folgende

Uniform (Auszug aus der Adjustierungsvorschrift für Militär

Tierärzte):

1. Hut (Zweispitz) aus schwarzem Filz mit schwarzem

Seidenbande, goldener Rose und Schlingenborde.

2. Feldkappe wie für Infanterieoffiziere, jedoch im goldenen

Röschen den k. k. Doppeladler. '
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3. Waffenrock aus feinem schwarzen Tuche und gleich

farbigem Futter, krapproten Aufschlägen und Paspols, Knöpfe

(in zwei Reihen je 8 Stück) gelb und glatt. Distinktion Gold

rosetten und zwar: Militär-Obertierarzt I. und II. Klasse 3 Stück,

Militär-Tierarzt 2 und Militär-Untertierarzt 1 Stück jederseits

am Kragen.

Anmerkung: Die Adjustierung ist bei allen Truppen

gattungen gleich mit Ausnahme der ung. Honved. Tierärztliche

Praktikanten besitzen keine Distinktion.

4. Bluse aus feinem schwarzen Schafwollstofi‘ mit krapp

rotem Tuch. Paroli, Schnitt und Form wie für Infanterie

Offiziere. Wird nur im Dienst, auf Märschen usw. getragen.

5. Hose Pantalon aus feinem blaugrauen Tuch mit krapp

roten Paspols; wird auf Märschen und im Feld auch als Stiefel

hose gerichtet mit Dragonerstiefel getragen. ‘Sporen wie für

Dragoneroffiziere.

6. Sommerbeinkleid aus feinem weißen Leinen oder aus

grauem (segeltuchfarbigem) Schafwollstofl‘; nur außer Dienst.

7. Mantel aus feinem blaugrauen Tuch mit gleichfarbigem

Futter. Paroli und Paspol krapprot, Knöpfe wie am Waffenrock,

jedoch nur sechs Stück in einer Reihe.

8. Kapuze, Halbstiefel, Weste,

Halsbinde wie für Infanterieoffiziere.

9. Degen mit Stahlklinge und Scheide, vergoldetes Degen

gefäß; Degenkoppel wie für Infanterie-Offiziere.

In Rumänien tragen die Veterinäre folgende Uniform:

Der Rock besteht aus schwarzem Tuch mit dunkelblauem

Samtkragen mit Goldstickerei, schwarze Tuchhosen mit breiten

roten Streifen an den Seiten. Das Käppi besteht aus rotem

Tuch, an der unteren Hälfte dunkelblau Sammet, Stiefel mit

Sporen, ev. Reithosen. An dem Käppi tragen die Veterinäre

einen Pompon oder Federbusch, je nachdem sie in einfacher

Dienstuniform oder Gala sind. Säbel und Portepee wie alle

Offiziere. Sommer-Litewka ohne Unterschied von den anderen

Offizieren, weiße Drillichbluse und weißes Käppi.

In Rußland tragen bereits die Studenten (Zivilstudenten)

an den Veterinär-Hochschulen eine besondere Uniform. Dieselbe

ist folgendermaßen beschaffen:

1. Mütze von dunkelblauem Tuch mit Schirm und blauem

Samtrand. Oben auf‘ der Mütze eine Kante von weißem Tuch,

aber vorn auf dem Rande ein weißes Metallzeichen, bestehend

aus einem geschlossenen Lorbeerkranz, in dessen Innern sich

die Anfangsbuchstaben der Lehranstalt befinden.

2. Der Halbpaletot besteht aus dunkelblauem Tuch, ist

doppelbordig, wird zugeknöpfl mit sechs weißen Metallknöpfen

Handschuhe und

mit dem Reichsadler, mit zurückgeschlagcnem Kragen aus dem-.

selben Tuch und Litzen aus blauem Samt an seinen Enden.

Das Ende des Kragens und ebenso um .die Litzen herum und

den oberen Ärmelaufschlag ein Rand von weißem Tuch. Auf

den Litzen je ein Knopf.

3. Die Uniform ist wn dunkelblauem Tuch, einbordig, zu

geknöpft mit neun Knöpfen aus weißem Metall mit Reichsadler.

Kragen und Aufschlag von demselben Tuch; auf jeder Seite

des Kragens eine Litze aus silberner Galone. Auf den Auf

schlägen je zwei Litzen von derselben Galone. Am Rand des

Kragens und auf dem Aufschlag ein Rand von weißem Tuch.

4. Weite lange Hosen aus blaugrauem Tuch, über den

Siiefeln zu tragen.

' paletot.

 

5. Ein Paletot aus schwarzem Tuch mit zurückgeschlagenem

Kragen und Latz von dem bei Studenten üblichen Schnitt, weiße

Metallknöpfe mit Reichsadler; auf dem Kragen Litzen, ebenso

wie auf dem Halbpaletot.

6. Schwarzes Halstuch, weiße, sämisch lederne Handschuhe.

7. Vom 1. Mai bis 1. September ist es erlaubt, einen

weißen Segeltuch-Paletot und ebensolche Beinkleider zu tragen

und Mützen-mit weißem Überzug.

8. Es ist erlaubt, Mäntel aus dunkelgrauem Tuch zu tragen

im Offizierschnitt mit Litzen auf dem Kragen, wie beim Halb

Iln Winter kann der Mantel, ebenso der Paletot einen

Pelzkragenhaben. (Allerhöchst bestätigt am2l.August1886.)

Die Uniform der aktiven Militärveterinäre ist folgende:

1. Die Lammfellmütze wird von den Veterinären der fünf

ersten Klassen getragen.

2. Die Solrirmmütze ist von dunkelblauem Tuch mit purpur

roter Kante am Rande des Besatzes und am oberen mm der

Mütze, und mit runder Kokarde nach dem Muster der Zivil

kokarde, am Miitzenkopf befestigt auf dem Besatz.

3. Die Uniform und der Überrock, auch Kragen und Auf

schlag sind von dunkelblauem Tuch.

4. Epauletten — nach dem Rang (bis zum Geheimrat d. h.

der zweiten Beamtenklasse Rußlands hinauf).

5. Schulterklappe von 11/16 Verschok Breite aus dunkel

blauem Tuch mit purpurroter Kante und aufgenähter silberner

Tresse von 5/8 Verschok Breite. Die Steppnähte an den Enden

der Tresse und die Muster auf den Tressen sind dunkelblau.

6. Die weiten Hosen sind graublau mit purpurroten Streifen.

Kittel, Mantel (Paletot), Baschlik sind von der üblichen Form,

hierbei sind die Achselstücke auf dem Kittel und Mantel von

derselben Art wie auf der Uniform. Säbel mit Offiziersdegen—

troddel. Alle Veterinäre müssen ein Schultersäbelgehäng, von

Tressen gefertigt, haben. Säbel im Schultergehäng von schwarz

lackiertem Leder.

Auf den Kragen und Aufschlägen

l. a) bei den im Range eines Stabsoffiziers stehenden: die

silberne Stabsoffizierstresse. Am unteren Ende des Kragens

und auf dem oberen Ende der Aufschläge außerdem noch eine

silberne gallonierte Litze; eine auf jeder Seite des Kragens, je

zwei auf jedem Aufschlag;

b) bei denjenigen, die im Bange eines Oberoffiziers stehen,

je zwei silberne gallonierte Litzen auf jeder Seite des Kragens

und auf jedem Aufschlag. Knöpfe befinden sich nicht auf den

Aufschlägen. Das Futter des Kragens ist von pnrpurrotem Tuch

und das Futter des Uniformrockes aus schwarzem Wollstoff

(Cachemir). Der Kragen ist abgeschrägt, die Aufschläge gerade

ohne Klappen. Bei denjenigen, die im Bange eines Staatsrats

stehen, ist auf‘ den Taeichenklappen der Uniform keine Stickerei.

Der Überrock ist zweibordig vom Offiziersschnitt mit abge

rundetem Kragen mit purpurrotem Rande, 'mit purpurrotem Rand

des Kragens und der Aufschläge sowie am Ende der Taschen

klappen. Das Futter wie bei der Uniform.

‘2. Diejenigen, die im Bange der vier ersten Klassen stehen

und alle militär-medizinischen Rangpersonen in den Garde

regimentern und in den Hauptverwaltungen haben auf der

Uniform, dem Überrock, dem Kittel und der oberen Kleidung

silberne Knöpfe mit Adler. Alle übrigen militär-medizinischen

Rangpersonen haben glatte silberne Knöpfe.
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Außerhalb der Front ist eine Art Galanteriedegen gestattet;

Reithosen mit Sporen, Sattelzeug wie für Offiziere des be

treffenden Truppenteils.

Für die Magister der Veterinärwissenschaft ist ein besonderes

Abzeichen geschaffen worden, das auf der rechten Brust getragen

werden kann. Das Abzeichen stellt einen goldenen Reichsadler

mit der Kaiserkrone dar; darunter ein halber Kranz aus silbernen

Eichen- und Lorbeerblättern, in der Mitte des Kreuzes sind die

goldenen Buchstaben M. B. H. (Magister weterinarnych nauk =

Magister der Veterinär-Wissenschaft). ‘Das Abzeichen ist von

ovaler Form, 1‘/„ Werschok und 7/„ Werschok breit. Die

Veterinärärzte haben das Recht, auf der rechten Brust ein

Abzeichen zu tragen, das einen silbernen _Reichsadler mit Krone

darstellt und unten von einem goldenen Halbkranz aus Eichen

und Lorbeerblätter besteht. In der Mitte des Kreuzes befinden

sich die silbernen Buchstaben B. B. (Weterinarny wratsch =

Veterinärarzt). Das Abzeichen ist oval und ebenso groß wie

das vorige.

Die Uniformen der schwedischen Armee sind in bezug

auf Schnitt, Farbe usw. für die verschiedenen Truppen, Regi

menter und Zivilmilitärkorps sehr verschieden. Seit dem

26. Oktober 1906 gibt es aber für die ganze Armee eine ge

meinsame Felduniform, von welcher jeder Offizier im Jahre 1912

mindestens eine Ausrüstung besitzen soll. Es bestehen also

gegenwärtig zwei Uniformen, auch für die Veterinäre. Die

ältere Uniform, die noch bis auf weiteres getragen werden

darf, besteht aus dunkelblauem Walfenrock mit schwarzem

Kragen und Ärmelaufschlägen, mit blauen Paspels und goldenen

Knöpfen. Am Rock goldene Achselklappen mit silbernen Sternen

(für Sekondeleutnants 1, für Oberleutnants 2, für Hauptleute

mit 3 Sternen). Dazu Kartusche von lackiertem Leder mit

goldenem und blau emailliertem Schild, dazu goldener Kartusch

riemen. Die Mütze nach französischem Modell mit goldenen

Galons (1, 2 und 3). Säbel mit goldenem Portepee, zur‘ Parade

Epauletten und an der Mütze ein goldenes Schild mit schwarzem

Roßschweif. Der Mantel dunkelblau mit Klappkragen und

blauem Paspel, Knöpfe wie am Waffenrock und dunkelblaue

Achselklappen und goldene Sterne.

Ferner wird getragen eine Art Litevka (kavaj) und Überrock

(syrlut). Rock dunkelblau mit Knöpfen wie am \Vafl"enrock.

Die neue Uniform ist für die ganze Armee einheitlich, und

werden die verschiedenen Truppen nur durch verschiedene

Knöpfe und besondere Truppenabzeichen (trupp-slag-stecken)

unterschieden. Diese Zeichen werden auf dem rechten Ober

ärmel des Waffenrocks und des Mantels befestigt. Die Veterinäre

tragen an der gewöhnlichen Offiziersuniform ein besonderes Ab

zeichen (fältveterinärkaren). Dasselbe ist blau mit einem

goldenen Pferdekopf, dazu goldene Knöpfe. Die Uniform ist

grau ins blaue spielend. Diese Farbe zeigt auch der dreieckige

Hut mit vorn, sowie rechts und links aufgesteckter Krempe.

Letztere ist an der inneren Seite blau. An der linken Seite

eine gelbe Kokarde, darüber drei goldene Kronen (die schwedische

Marke). Rings um den Rand eine goldene Tresse. Hierzu

kommt bei der Parade eine aufrecht stehende Art Troddel

(standare) aus blauer Seide, im oberen Abschnitt aus Gold be

stehend. Der Waffenrock von geräumigem Schnitt mit vier

Taschen vorn, an der äußeren Seite doppelt gefaltet, mit blauem

Kragen und blauen Aufschlägen. Rings um den Kragen goldene

Galons. Das Abzeichen am rechten Oberärmel und rings um

 

den Unterärmel blaue Leiste und darauf Rangabzeichen in Form

goldener Galons, Knöpfe matt vergoldet mit Pferdekopf. Bei

der Parade kommt hierzu eine Schärpe von blauer und gelber

Seide mit lang hängenden Troddeln. Der neue Mantel, welcher

von 1913 ab.allein gestattet ist, zeigt Truppen- und Rang

abzeicheu wie am Wafl‘enrock. Knöpfe sind dieselben, aber

bronziert. Beim Felddienst kommt hierzu ein Revolver und

eine weiße ca. 9 cm breite Armbinde mit Pferdekopf um den

linken Oberärmel. Gestattet sind graue Pelzmützen, grauer

Pelzkragen zum Mantel, kurzer Leibpelz, Regenmantel und

Galoschen.

Verein Kurhessischer Tierärzte.

42. Generalversammlung, den 12. Mai 1907, vorm. 11 Uhr, im

Hotel Monopol in Kassel.

Anwesend sind die Mitglieder: Veterinärräte Tietze, Schlitz

berger, Kobel, Collmann, Stamm. Die Kreistierärzte: Schnepel ,

Kalteyer, Kalb, Dr. Grimms, Melde, Schultz, Dr. Günther,

Ahlhnrg, Dr. Storch, Fuchs, Suder, Zschernitz, Schirmer,

Wittlinger, Ohlmann.

Die Schlachthofdirektoren Dr. Grote, Friederich. Gestüt

inspektor Mickley, die Tierärzte Hornthal, Höxter, Mench,

Dr. Fischer. Als Gäste Vet.-Rat Koll aus Coblenz, Corpsstabs

veterinär Busch, Oberveterinäre Hasse,Wesolowski,Warmbrunn.

Entschuldigt haben sich die Ehrenmitglieder Geheimrat Dammann,

Ellenberger, Lydtin und Professor Dr. Schmaltz, ferner

Ökonomierat Gerland, Kreistierarzt Dr. Schmidt, Oberveterinär

Stietz und die Schlachthoftierärzte Peters und Grundmann.

Die Anwesenden, insbesondere die Militärkollegen, werden vom

Vorsitzenden herzlich begrüßt. Dieser gedenkt darauf des im Früh

jahr verstorbenen Kollegen Tierarzt Bokcmüller, der in der Blüte

seiner Jahre unserem Vereine entrissen wurde. Die Versammelten

ehren dessen Andenken durch Erheben von den Sitzen.

Es kommen darauf die dem Verein zugegangenen Beschlüsse

des Vereins Brandenburger Tierärzte zur Verlesung, welcher die

Einführung gewisser Wohlfahrtseinrichtungen als dringend notwendig

erachtet. Es wird beschlossen, hierzu die Zustimmung zu geben

und den Verein Brandenburger Tierärzte entsprechend zu benach

richtigen.

Der Vorsitzende geht alsdann näher auf die Stellungnahme der

Apothekerkammer der Provinz Hessen-Nassau ein, welche bei ihren

Verhandlungen am 12. April d. J. in Wiesbaden unter anderem den

Tierärzten unserer Provinz insbesondere von Kurhessen, die Be

rechtigung zum Selbstdispensieren streitig zu machen versucht.

Der Vorsitzende erörtert dabei näher die Rechtsfrage und

wünscht, daß auch der tierärztliche Verein seinerseits unbedingt

hiergegen Stellung nähme. Bekanntlich sei die Med.-Ordnung vom

10. Juli 1830, welche den Tierärzten unter bestimmten Bedingungen

das Dispcnsieren gestatte, noch nicht aufgehoben und habe daher

heute noch Gesetzeskraft. Durch die Allerhö'chste Verordnung vom

13.Mai 1867 wurde der Herr Minister der geistlichen usw. An

gelegcnheitcn ermächtigt, in den neu erworbenen Landesteilen die

selben Verfügungen zu trefl‘en, wie in den alten Provinzen.

Nach Ansicht der Apothekerkammer sei bei der heutigen Rechts

lage den Tierärzten Kurhessens das Recht des Selbstdispensierens

grundsätzlich streitig zu machen und sie beschloß deshalb in einer

Eingabe an den Herrn Ressortminister zum Ausdruck zu bringen,

„daß, ebenso wie eine gesetzliche Berechtigung für das Selbst

dispensieren der Tierärzte nicht besteht, auch eine sachliche

Notwendigkeit dafür nicht vorliegt.

Der Eingrifl‘ der Tierärzte in unsere Berechtigung hat

viele unserer kleinen hessischen Landapotheken, die auf die

Vieharzeneimittellieferung angewiesen sind, in der empfind

lichsten Weise geschädigt.

Der Herr Minister wird ersucht, durch eine amtliche

Bekanntmachung die Tierärzte auf die noch zu Recht be

stehende Kurhess. Med.-Ordnung hinzuweisen, nach welcher

ihnen das Selbstdispensieren nicht gestattet ist.“

Es knüpft sich hieran eine lebhafte Diskussion:
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Tierarzt Hornthal behauptet, daß die Verordnungen, bevor

die Preußische Verfassung in Kurhessen eingeführt werden sei,

Gesctzeskraft hätten, es könnte sonst eine ganze Reihe von Ver

ordnungen angezweifelt werden.

Kreistierarzt Schirmer bemängelt das vielfache Dispensieren

der Apotheker ohne ärztliche Ordination, was uns Tierärzten manchen

Schaden verursache.

Kreistierarzt Dr. Storch hebt besonders die Kostenfrage

hervor; die Landwirtschaft würde am meisten geschädigt, da die

Apothekerpreise häufig gar nicht zu erschwingen seien. Er hält

es aus diesen Gründen für erwünscht. die Landwirtscbaftskammcr

und die landwirtschaftlichen Kreisvereinc für diese Frage zu inter

essieren. Veterinärrat Schlitzberger widerspricht dem und will

es vermieden sehen, die Preisfrage in den Vordergrund zu stellen,

dem sich die meisten der Kollegen anschließen.

Der Vorsitzende weist nochmals darauf hin, daß alles von der

Auslegung der Rechtslage abhängig sei, doch hält er es für uner—

läßlich, den Standpunkt der Tierärzte unseres Bezirks schon jetzt

klar und an gehöriger Stelle zum Ausdruck zu bringen.

Es wird demgemäß beschlossen und speziell Kreistierarzt

Dr. Storch mit der Ausarbeitung einer Denkschrift beauftragt und

der Vorsitzende ersucht, diese in geeigneter Form dem Herrn Ober

präsidenten zur Berücksichtigung und zur Vertretung der darin von

den Tierärzten auszusprechenden Wünsche zu überreichen.

Zu dem nächsten Punkt der Tagesordnung, „das Pfuscherwesen

im Regierungsbezirk Kassel“, erhält Veterinärrat Schlitzberger

das Wort.

Nach seiner Ansicht und nach den eingezogenen Erkundigungen

hat die gewerbsmäßige Kurpfuscherei im hiesigen Bezirk nicht die

Bedeutung, welche derselben von einigen Seiten beigelegt wird.

Nur ein Zusammengehen sämtlicher Tierärzte biete Aussicht, die

Pfuscherei in bescheidenen Grenzen zu halten. Die heutigen gesetz

lichen Bestimmungen bieten absolut keine ausreichende Handhabe,

gegen die Pfuscher in der Tierheilkunde mit Erfolg vorzugehen.

Zu befürchten sei, daß ein allgemeines Vorgehen gegen die Pfuscher

von tierärztlicher Seite deren Renommee nur vergrößern würde.

Er halt es für angebracht, daß nur in konkreten Fällen, in denen

gegen die gesetzlichen Vorschriften verstoßen würde, von den

Kollegen, die es angeht, eine Strafverfolgung' veranlaßt würde.

Hauptsächlich bieten die Bestimmungen der Fleischbeschau und der

Veterinärpolizei Handhaben, um Auswüchse der Pfuscherei zu

bekämpfen.

Über den folgenden Punkt der Tagesordnung: „Die Gebühren

forderung der Tierärzte als Zeugen und Sachverständige vor

Gericht“, berichtet Kreisticrarzt Dr. Storch-Schmalkaldcn. Er

führt folgendes aus:

Stellung der Tierärzte In den Zeugen- und Sachverständlgen-Tarlfen.

Mein Referat handelt von einem Anachronismus, dessen Be

seitigung mit allen Mitteln erstrebt werden muß, nämlich von der

Stellung der Tierärzte in den Zeugcn- und Sachverständigengebühren

Tarifen der Oberlandesgerichtsbezirke.

Es wird Ihnen bekannt sein, daß jedem Oberlandesgerichte die

Aufstellung eines Tarifs über die den Zeugen und Sachverständigen

nach der Gebilhrenordnung vom 30. Juni 1878 zustehenden Ent—

schädigungen überlassen werden ist. Die Tarife zerfallen in mehrere

Klassen, deren Zahl in den einzelnen Oberlandesgerichtsbezirken ver

schieden ist. Diejenigen Zeugen, welche zu einem in der obersten

Klasse des Tarifs verzeichneten Berufe zählen, erhalten l Mark,

die der nächstfolgenden Klasse angehörenden Zeugen durchschnitt

lich 75 Pfennige für die Stunde. Der Tarif des Kasseler Ober

landesgerichtes datiert vom 19. März 1903 und zerfällt in 7 Gruppen.

Der ersten, bestbezahlten Gruppe sind eingereiht: die Apotheken

besitzer, Architekten, Ärzte, Bankiers, Beamten der ersten

5 Rangklassen, Besitzer von Fabriken, städtischen Gasthöfen und

Bierbranereien, Gruben, Hütten, städtischen kaufmännischen Ge

schäften und von Mühlenwerken größeren Umfanges, die Direktoren

und wissenschaftlichen Lehrer höherer Schulen, Geistlichen, Groß

grundbesitzer und Pächter größerer Güter, Großhändler, hervor

ragenden Künstler, Ingenieure, die Offiziere und höheren Militär

beamtcn, Rechtsanwälte sowie sonstige Personen höherer Stände

oder wissenschaftlicher Bildung. Der 2. Gruppe gehören u. a.

sprechen werden könnte.

 

an: die Provisoren, mittleren Beamten, Gencralagenten

von Versicherungs-Gesellschaften, Künstler, soweit sie nicht unter

Gruppe 1 fallen, also nicht hervorragend sind, Mittelschullehrer,

Elementarlelrrer an höheren Lehranstalten, Gutsverwalter und

auch die Tierärzte. In den übrigen Oberlandesgerichtsbezirken

Preußens verhält sich die Angelegenheit verschieden. Meine bei

Kollegen eingezogenen Erkundigungen haben ergeben, daß die

Tierärzte in den Bezirken Berlin (Kammergericht), Breslau, Frank

furt a. M., Kiel, Marienwerder, Naumburg und Posen zu der best

bezahlten Gruppe gehören. in den Bezirken Celle, Cöln, Düsseldorf

und Königsberg in der ‚zweithöchsten Klasse, der die Subaltern

beamten eingereiht sind, rangieren.

Wenn aus den Reihen der Tierärzte seither nurselten Klagen

über die ihrer an vielen Orten unwürdige Stellung in den Gebühren

tarifen verlautet sind, so liegt dies daran, daß wir als Zeugen selten

zu fungieren haben und daß wir andererseits als Sachverständige

nicht den Bestimmungen dieser Tarife unterliegen, sondern unsere

Sachverständigengebühren früher nach dem Gesetze vom 9. März 1872,

jetz nach dem Ministerialerlaß vom 15.Juni 1905 bemessen werden.

Obschon aus den genannten Gründen die Zcugengebührenfrage

in finanzieller Beziehung fast bedeutungslos für uns ist, dürfen wir

sie keineswegs ignorieren, weil sie das Ansehen des tierärztlichen

Standes ungünstig zu beeinflussen vermag. Deshalb habe ich mich

bemüht, eine Änderung des hier gültigen Tarifs herbeizuführen;

leider habe ich nichts erreicht. Die Veranlassung zu dem im

vorigen Jahre von mir geführten Schriftwechsel gab eine Ver

nehmung als Zeuge vor dem Amtsgerichte Schmalkaldcn. Die mir

von der Gerichtskasse für die ungefähr anderthalhstündige Zeit

versäumnis angebotenen 1,50 M. nahm ich nicht an, sondern sandte

unter Bezugnahme auf diesen Vorfall ein Gesuch an das Oberlandes—

gericht Kassel um Einreihung der Tierärzte in Gruppe 1 des Ge

bührentarifs. Ich wurde abschläglich beschieden. Hierauf wandte

ich mich mit der gleichen Bitte an den Herrn Justizminister. Mein

motiviertes Gesuch schickte ich durch die Hand unseres Herrn

Vereinsvorsitzenden, der es befürwortete. Unter dem 15. August v. J.

verfügte der Herr Justizminister, daß meiner Bitte nicht ent—

Der Erlaß lautete: ,

„Die Festsetzung der Tarife für die den Zeugen und Sach

verständigen zu gewährenden Entschädigungen ist mit Rücksicht

auf die Verschiedenheit der Verhältnisse in den einzelnen Ober

landesgerichtsbezirken den 0berlandesgerichtspräsidenten überlassen

werden. Diese Tarife sind auf verschiedenen Grundlagen auf

gestellt, so daß es nicht angängig ist, bezüglich einzelner Klassen

von Zeugen und Sachverständigen gleichmäßige Bestimmungen für

die ganze Monarchie zu erlassen. Von besonderen Anordnungen

bezüglich der Tierärzte habe ich umsomehr absehen müssen, al

eine Umfrage bei den Oberlandesgerichtspräsidenten ergeben hat,

daß zurzeit eine übereinstimmende Auffasung bezüglich der Klasse,

der die Tierärzte zuzuweisen sind, noch nicht besteht.

Im übrigen bestimmt sich die Vergütung nicht nach dem Muße

der Bildung, sondern nach dem Maße der Erwerbsversäumnis. Es

kann daher in dem Umstande, daß die Tierärzte in einem Tarife

nicht in die höchste Klasse_aufgenommen sind, eine Verkennung

der gesteigerten Anforderungen, welche jetzt an die Vorbildung

der Tierärzte gestellt werden, nicht erblickt werden.“

Den Grundgedanken dieser Ausführungen kann man in die

Worte fassen: Die Tierärzte sind nicht durchweg würdig, in die

bestbezahlte Klasse aufgenommen zu werden.

Daß sich, wie der ministerielle Bescheid besagt, die Vergütung

nicht nach dem Maße der Bildung, sondern nur nach der Größe

des Erwerbsvcrsliumnisses richtete, muß ich bestreiten. Denn

nach unserem Tarif sollen alle Personen höherer Stände und

wissenschaftlicher Bildung, deren Beruf nicht besonders nam

haft gemacht ist. die höchsten Gebühren erhalten. Hieraus ergibt

sich doch mit apodiktischer Gewißheit, daß nicht allein das Ein

kommen und die Erwerbsversäumnis, sondern auch der Bildungsgrad

eine maßgebende Rolle spielt, und zweitens, daß uns die Justiz

behörde des hiesigen Bezirks nicht zu den wissenschaftlich ge

bildeten Leuten rechnet.

Einen Erlaß gleichen Wortlauts hat der ‚Herr Justizminister

unter dem 24. August v. J. an Herrn Kreistierarzt Schlathölter
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zu Prüm gesandt, der ebenfalls Beschwerde über zu niedrige

Zeugengebühren erhoben hatte.

Wir dürfen uns bei diesem Bescheide nicht beruhigen, denn

der jetzige Zustand bedeutet nicht nur eine kränkende Gering

schätzung des tiertirztlichen Standes, sondern ist auch geeignet,

das Ansehen desselben zu schädigen. So geringfügig und irrelevant

die Angelegenheit in pekuniärer Beziehung ist, so bittere Konse

quenzen kann sie zeitigen. Nehmen Sie an, ein praktischer oder

beamteter Tierarzt träfe in derselben Streitsache mit Personen,

welche die Höchstgebühren erhalten, als Zeuge auf und nähme dann

zu gleicher Zeit an der Kasse seine Gebühren in Empfang! Welch’

niederschmetternden Eindruck muß es auf den Kollegen machen,

wenn er mit dem Satze von 75 Pfennigen abgespeist wird, während

man dem Apotheker, dem Architekten oder dem praktischen Arzte

1 M. für jede Stunde in die Hand drückt! Und wie subaltem muß

der Tierarzt den andern Beteiligten und allen, die Zeugen des

Vorganges sind, erscheinen.

Von dem mir zugegangenen Erlasse war ich umsomehr über

rascht, als nach einer im Jahre 1899 von der B. T. W. gebrachten

Veröffentlichung der Herr Justizminister bereits 1898 das Ober

landesgericht Kiel angewiesen hat, die Tierärzte in die höchst

bezahlte Klasse des Zeugengebührentarifs einzureihen.

Wir müssen alle Hebel in Bewegung setzen, daß Wandel ge

schaffen wird, und zwar nicht allein in unserem Oberlandesgerichte

bezirke, sondern in allen Teilen der Monarchie, in denen gleich

mißliehe Verhältnisse obwalten. Da eine vom Verein ausgehende

weitere Petition an den Herrn Justizminister aussichtslos erscheint,

beantrage ich, die Zentralvertretung der tierz'trztlichen

Vereine Preußens zu bitten, die zur Aufnahme der Tier

itrztc in die höchste Gebührenklassc der Zeugengebiihren—

tarife aller Oberlandesgerichtbezirke erforderlichen

Schritte zu tun.

‘Nachdem dem Referenten von dem Vorsitzenden der Dank der

Versammlung zum Ausdruck gebracht wird, beschließt dieselbe

einstimmig:

„Der Verein Kurhessischer Tierärzte wolle die Zentral

vertretung der ticriirztlichen Vereine Preußens bitten, die

zur Aufnahme der Tierärzte in die höchste Klasse der

Zeugengebührentarife aller 0berlandesgerichtsbezirke erforder

lichen Schritte zu tun.“

Das Referat zu dem vorletzten Punkte der Tagesordnung: „Die

Ergebnisse neuerer Untersuchungen über Morphologie und Physiologie

der Bakterien“ hatte in liebenswürdiger Weise Kreistierarzt

Dr. Grimme-Melsnngen, dessen Arbeiten auf diesem Gebiete hoch

geschtitzt und anerkannt sind, übernommen.

Nach einleitenden Ausführungen über die Leistungsfähigkeit

des guten Bakterienmikroskopes und über die Grenzen der Sicht

barkeit bei der Benutzung dieses Instrumentes, über das Ultra

mikroskop, über die sogenannten ultravisiblen Mikroorganismen und

über die Möglichkeit Größenunterschiede unter den letzteren zu

ermitteln, definiert der Vortragende den Namen „Bakterien“ und

bespricht deren Zugehörigkeit zum Pflanzenreiche und ihre syste

matische Stellung in demselben. Beziehungen zum Tierreiche

haben die Bakterien nur in ihrer Eigenbewegung, jedoch kommt

diese Eigenschaft auch Entwicklungszuständen vieler niederer

Pflanzen zu. Die Bakterien gehören zu den echten Pilzen; sie be

sitzen die meiste Übereinstimmung mit den Schlauchpilzen, den

Ascomyceten (Zellfäden, Zerfall in Schwärmoidien beim Leben in

Flüssigkeiten oder in gewöhnliche, unbewegliche Oidien, Sporen

bildung, Bau des Protoplasten, Bildung von Verzweigungen). Kurz

berührt wird die erstaunliche Mannigfaltigkeit in den Lebens

bedingungen und Ernährungsverhültnissen. Gewisse Bakterien

können schon gedeihen bei 00 C.‚ andere erst bei 75° C. Bald

sind sie wenig wählerisch in der Aufsuchung von Nährstoffen

(Saprophyten), bald nähren sie sich ausschließlich vom Gewebe des

Menschen (Syphilis); bald ist der Sauerstoff unentbehrlich (lnfluenza)‚

bald kann er fehlen (Typhus), bald ist er tödliches Gift (Tetanus).

Zuweilen besteht die Kraftquelle gar nicht mehr in der Zersetzung

von C.-Verbindnngen mit Bildung von CO, (der fundamentalsten

Lebenserscheinnng aller sonstigen Lebewesen), sondern in Ver

brennung von NH8 zu Nitriten und Nitraten (Nitritbakterien), von

 
H‚S zu Sulfaten (Schwefelbakterien) oder sogar in der Verwendung

von N (Knöllchenbakterien der Leguminosen).

Im speziellen Teile des Vortrages werden unter Vorführung

größerer kolorierter Tafeln die morphologischen Eigentümlichkeiteri

der Bakterien behandelt, ausgehend von den grundlegenden Unter

suchungen, welche im Botanischen Institute der Universität Marburg

von Arthur Meyer und seinen Schülern während der letzten

Jahre ausgeführt sind.

Der Entwicklungsgang einer sporenbildenden Spezies läßt sich

am leichtesten verfolgen; als Beispiel dient der Heubazillus (Bacillus

subtilis): Die von einer dicken Membran umgebenen Sporen keimen

nach 5--6 Stunden; der Durchbruch des Keimstäbchcns erfolgt vor

herrschend rein seitlich (äquatorial)‚ aus den Keimstäbchen ent

wickeln sich bald die Schwärmer, welche 6—8 peritrich angeordnete

Geißeln besitzen; weiterhin werden diese Bewegungsorgane wieder

abgeworfen - die Stäbchen kommen zur Ruhe (Ruhestäbchen). Es

zeigt sich im Protoplasten ein Reservestoff (in diesem Falle Glycogen),

der beim Aufbau der Spore, welcher nun beginnt, verbraucht wird.

Die Sporen enthaltenden Stäbchen nennt man Sporangien. Die

Sporen werden in der Regel durch Zerfall der Sporangien frei.

Über die Sporenformen ist folgendes zu bemerken:

Die häufigste Form ist die ovale in verschiedensten Größen:

den größen Längendurchmesser bis 3,u erreichen die Sporen der

großen Erdbakterien, die geringste Länge (l ‚u) besitzen die Sporen

des im Pferdemist vorkommenden, vom Vortragenden isolierten und

von Neide beschriebenen Bacillus parvus A. Meyer und Neide,

Einzelne der Erdbakterien laufen an beiden Polen in eine Spitze

aus. Die Sporen mancher Arten sind dadurch ausgezeichnet, daß

sie selbst in sehr alten Kulturen von der sonst leeren Sporangien

membran nach umgeben sind. (Bacillus Ulenbachensis — ein Boden

impfmittel „Alinit“). Selten findet sich eine die Sporen einhüllende

mit Methylenblau stark fä'trbbare Schleimschicht.

Eine Spezies (Bacillus asterosporus) ist durch Längsleisten aus

gezeichnet, der Querschnitt erscheint daher in Sternform; auch kugel

runde Sporen sind nicht selten (Bacillus alvei -—- der Erreger der

Bienenfaulbrut, Sarcindureae). An den meisten Sporen ist eine

' verhältnismäßig dicke Membran nachzuweisen, die von einer dünneren

Haut übcrkleidet ist (Jutine und Extine), auf welcher manchmal feine

Spitzchen nachweisbar sind.

Die Keimung erfolgt je nach der Spezie in der Regel polar

(Milzbrand) oder äquatorial (Bacillus subtilis), nicht selten auch in

veränderter Form (bipolar oder ringförmiges Durchreißen der Mem

bran und Hängenbleiben der Membranhälften auf jedem Pole des

Stäbchens oder einseitiges Aufreißen mit bogenförmigem Aus

wachsen des Stäbchens, dessen Pole noch in der Membran stecken

bleiben (Bacillus subtilis)) Nicht selten beobachtet man ein schräges

Auskeimcn, sowie bei den Sporen, die lange Zeit von der Sporan

gienmembran umgeben bleiben, das Abstreifen einer scheinbar

doppelten Sporenhaut.

Nach den neueren Untersuchungen steht fest, daß alle Coccaceen,

Bacillaceen und Spirillaceen Bewegunsorgane in Gestalt von Geißeln

besitzen. Die Ausbildung dieser Organe war jedoch bei vielen

Bakterien durch ungünstige Einflüsse (insbesondere bei der Kultur)

zurückgedrängt. oder doch ihr Nachweis unmöglich gemacht. Die

früheren Gattungen Bakterium, Planococcus und Planosarcina, deren

Existenzberechtigung sich nur auf das Vorhandensein oder Nicht

vorhaudensein von Geißeln stützte, sind eingezogen. Es bleiben

jetzt noch übrig:

1. Bakteriaceae (zylindrische Formen).

a) Bazillus mit peritrichen,

b) Pseudomonas mit polaren Geißeln und

2. Coccaceac (kuglige Formen),

a) Streptococcus, Teilung nach einer Richtung des Raumes.

An einem oder an beiden Enden der Kette 1 bis 3 end

standige Geißeln.

b) Micrococcus, Teilung nach zwei Richtungen des Raumes.

(Monotriche oder peritriche Gcißelung.)

c) Sarcina, Teilung nach drei Richtungen des Raumes.

(Peritriche Begeißelung.)

3. Spirillaceae (schraubenförmige Bakterien).

Gestalt von Büscheln an den Polen.

Geißeln in
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Die Geißeln sind nicht Teile der Membran, sondern des Proto

plasten. Sie treten durch Öffnungen der Membran hindurch; der

Beweis hierfür wurde namentlich an den Geißelbüscheln von

Spiriilum erbracht.

Alle Baktericnzellen bestehen aus Membran und Plasma. Das

Plasma der einen Zelle steht oft noch durch eine zarte, die Pol

wände durchbohrende Brücke mit dem der anhängenden Zelle in

Verbindung (Plasmaverbindung). Die Membran ist von einer

Schleimhülle überzogen, in dem Plasma liegen die Zellkerne und

die Reservestofl'e.

Die Kerne sind in größeren Bakterienzellen als kleine Pünktchen

mit Formolfuchsin nachweisbar. Sie treten wie fast allgemein in

Pilzzellen in wechselnder Zahl auf und spielen beim Aufbau der

Spore eine wesentliche Rolle.

Von den Reservestoffen, die zunächst vom Cytoplasma gebildet

und dann zum Aufbau der Spore verwendet werden, kennt man

bis jetzt Fett, Kohlehydrate und das Volutin. Vor dem Beginn der

Sporenbildung ist der Reservestofi in größter Menge in der Zelle

vorhanden; je älter die Spore wird, um so geringer wird seine

Menge. Er ist verschwunden, wenn die Ausbildung der Spore ab

geschlossen ist.

Das Fett tritt in Gestalt von glänzenden Kügelchen auf, die

sich mit den gebräuchlichen Anilinfarbstoifen nicht färben. Es

härtet sich in Sudan III rot, in Dimethylamidoazobanzol gelb, in

Naphtholblau blau. Sie lösen sich in Chloralhydrat, nicht in

Eau de Javelle. Sie finden sich in vielen Bazillen. Der Vor

tragende wies sie nach im Milzbrandbazillus, im Tuberkel- und

Rotzbazillus. Sie sind in beiden letzteren die Ursache des zer

hukten Aussehens der gefärbten gut genährtcn Bazilien, sie ver

anlassen den Wechscl zwischen gefärbten und ungefärbt bleibenden

Abschnitten. Früher bezeichnete man dieses Bild als die Coccen

struktur des Bazillus. Vielfach wurden sie früher auch als Sporen

angesehen, so auch von Koch.

Unter den Kohlehydraten ist besonders das Glycogen hervor

zuheben, dessen Nachweis durch Jodkaliumlösung gelingt; es färbt

sich dann rotbraun. Man findet diesen Reservestoff in vielen Erd

bakterien, vor allem in Bacillus cohaerens und Bacillus subtilis.

Ein verwandtes Kohlehydrat, welches sich nach geringem Jodzusatz

blau färbt, enthalten die Granulobakterieuarten.

Das Volutin hält der Vortragende für einen eiweißartigen

Reservestoff. Es zeichnet sich vor allen Dingen aus durch intensive

Aufnahme von Anilinfarben unter starker Queilung, besonders von

Methylenblau. Zugefügte 1proz. Schwefelsäure entfärbt nicht da

Volutinkorn, wohl aber alle übrigen Zellbestandteile und läßt daher

ersteres sehr scharf hervortreten. Jodkaliumzusatz zu den mit

Methylenblau gefärbten Körnern färbt diese schwärzlich. öproz.

Natriumkarbonatiösung ist ohne Einfluß auf diese schwarze Substanz,

während es die nur mit Methylenblau gefärbten Volutinkugeln

schnell entfärbt.

Nach viele andere charakteristische Reaktionen zeichnen diesen

interessanten Stoß‘ aus. Weit verbreitet ist das Volutin in den

Zellen der niederen Pflanzen, insbesondere der Pilze; es fehlt den

höheren. Sehr reichlich und in großen Kugeln kommt das Volutin

bei den Spirillumarten vor, ferner bei Pseudomonasarten, Diphtherie-,

beim Bazillus alvei (Bieneni'aulbrut), beim Tuberkel-, Rotz- und

Milzbrandbazillus (in gewissen Stadien) und in manchen Erdbazillen.

In Coccaceen ist Volutin bis jetzt nicht gefunden. Mit dem Namen

„Babcs-Ernstsche Körpcrchen“ wurden neben anderen sich mit.

Methyienblau färbenden Gebilden im Zellinhait der Bakterien früher

auch die Volutinkugeln bezeichnet. In manchen Bazillen kommen

mehrere Reservestoffe nebeneinander vor (Fett und Volutin bei

Rotz- und Tuberkelbaziilen).

Verzweigungen von Bakterien, die schon früher mehr an

pathogenen Arten (Diphtherie- Tuberkel- und Rotzbazillus) be

obachtet wurden, sind neuerdings genauer untersucht worden. Sie

finden sich auch an sporenbildenden Erdbazillen und Spirillen.

Sie werden in der Regel nicht durch ungünstige Verhältnisse er

zeugt, sind also keine Krankheitsprodukte, sondern Rückschläge

auf verzweigte Stammformem

 

Dem Vortragenden wird von allen Seiten großer Beifall gezollt

und ihm vom Vorsitzenden für das höchst instruktive und sorg

fältig ausgearbeitete Referat der Dank der Versammlung zum Aus

druck gebracht.

Zum letzten Punkt der Tagesordnung „Mitteilungen aus der

Praxis“ meldet sich niemand.

Zur Aufnahme in den Verein hatte sich Tierarzt Dr. Fischer

in Kassel gemeldet. Seine Aufnahme erfolgte anstandlos.

Hiermit wurde die Versammlung vom Vorsitzenden offiziell ge

schlossen.

Nach der Sitzung fand ein gemeinsames Mittagsmahl mit

Damen statt, das zahlreichen Zuspruch hatte und in heiterster und

anregeudster Stimmung bei Toasten und Vorträgen verlief; auch

ein Tänzchen reihte sich diesem an.

Hornthai, Tierarzt, Tietze, Veterinärrat,

Schriftführer. Vorsitzender.

/Forlsetzung der Tuyesgcscln'chte siehe Beilage Seite 949.}

Personalien.

Auszeichnungen: Es wurde verliehen dem Kreisveterinärarzt Dr.

Güngerich-Bensheim das Ritterkreuz 1. Klasse des Großh. Bens

Verdienstordens Philipps des Großmütigen.

Ernennungen: Kreisveterinllrrat Zinsser-Friedbcrg zum Veterinär

rat, Tierzuchtinspektor Dr. Karl Kronachcr-Bamberg zum Lehrer für

Tierzucht an der Akademie für Landwirtschaft und Brauerei in

Weihenstephan. — Schlachthofvcrwaltung: Dr. Simader-Ans

bach zum Schlachthofdirektor daselbst, Richard Kurth-Laubegast

zum Schlachthoftierarzt in Zwickau i. S.

Niederlassungen: Die Tierärzte Leopold Hörning—Miinchen in

Volkach, H. Gude in Sziilen (Ostpr.), l'il-tor Müller in Bruck bei

München, F. Schäfer in Dachsbach a. Aisch, Lücking in Herford i. W.

— Verzogen: Tierarzt Heinz Zarnack nach Königsberg i. Pr. als

Seuchenkommissar. ‘

Examina: Promoviert: Die Tierärzte Ludwig Hermanns aus

Waldbeck und Hermann Klee aus Karlsruhe zum Dr. med. vet. in

Gießen. —— Das Examen als Tierzuchtinspektor: Die Tier

ärzte Max Kleiner! und L'o'er, Assistenten an der Veterintlrklinik in

Jena. —— Approbiert: Die Herren Georg Neumeyer aus Groß

habersdorf und Johann Zeiner aus Rosenbach in München.

In der Armee: Preußen: Befördert: Unterveterinär Schla/fke

im 2. Leib.-Hus.-Regt. Nr. 2 zum Oberveterinär; die Studierenden

der Miiititr-Veterinär-Akadetnie Joosl im Feldart.-Rgt. Nr. 73, Wz'rlz

im Feldart.-Rgt. Nr. 69, Hoffmann im Feldart.-Rgt. Nr. 51, Schäfer

im Ulan.-Rgt. Nr. 9 — sämtlich unter gleichzeitiger Kommandierung

auf 6 Monate zur Militär-Lehrschmiede nach Berlin — zu Unter

veterinll.ren. — Vers etzt: Oberveterinär Fischer im Ulan.-Rgt. Nr. 10

zum 2. Garde-Uian.-Rgt. — Zugang: Unterveterinllr der Reserve

Horstmann vom Bez.-Kdo. Stendal als Unterveterinär des aktiven

Dienststandes im 4. Garde-Feldart.-Rgt. angestellt und gleichzeitig

auf 6 Monate zur Militär-Lehrschmiede nach Berlin kommandiert. —

Abgang: Die Einjähr.-Freiwilligen Unterveterinäre Pifremenl im

‘2. Garde-Ulan.-Rgt., Franxen im Feldart.-Rgt. Nr. 43, Lenz im

Feldart.-Rgt. Nr. 63 zur Reserve entlassen. — Verabschiedung:

Oberveterinär Dr. Grabert im 2. Garde-Drag.-Rgt. auf seinen An

trag in den Ruhestand versetzt. — Im Beurlaubtenstande:

Befördert: Unterofiizier der Reserve, Tierarzt Tapkcn, Bez.-Kdo. I

Oldenburg zum Unterveterinür des Beurlitubtcnstandes.

Sachsen: Versetzt: Unterveterinär Böhme vom 2. Feldart.—

Rgt. Nr. 28 zum Feldart.-Rgt. Nr. 78, Unterveterinär Frohe vom

Feldart.-Rgt. Nr. 12 zum Feldart.-Rgt. Nr. 28. — Abgang: Unter—

veterinitr Volbedz'ng vom Feldart.-Rgt. Nr. 78 zu den Veterinären

des Beurlaubtenstandes übergeführt.

Todesfälle: Korpsstabsveterinär a. D. Gas/an Ehrensberger-Kirch—

heimbolanden, K. Bezirkstierarzt G. Neidhart-Günzburg a. D., Ober

veterinär a. D. Hermann Kant-Polkwitz.

 

Vakanzen. (Vgl. Nr. 49.)
 

v"'"""°l'm'l m ‘I'll In!!!" (9‘kL husul‚cntell)z Prof. Dr. Schmal“ ln Berlin. — Verlag und Eigentum der Verlagsbuchhandlung von Richard Schootn in Berlin. -

Druck von W. Bilxensteln, Berlin.
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Wissenschaftliche Abende der Assistenten der tierärztlichen Hochschule zu Dresden 1906.

XVII. Vortragsabend

am 2. November 1906.

Methoden der Fleischkonservierung durch Kälte.

Vortrag des Herrn Amtstierarztes Dr. May-Drosden als Gast.

Von alters her hat man versucht, die normale Haltbarkeit

des Fleisches durch Anwendung von Kunstmitteln, sogenannten

Konservierungsmitteln, zu verlängern. Dieser Zweck wird er

reicht durch physikalische oder chemische Mittel und Methoden

oder auch mit Hilfe beider. Alle Konservierungsmethoden zielen

darauf ab, Fäulnisbakterien, welche die Zersetzung des Fleisches

bedingen, fernzuhalten bzw. die äußeren Grundbedingungen für

ihre Entwicklung herabzusetzen. Seit langem schon bekannt

als Konservierungsmethoden sind das „Salzen“, das „Pökelu“,

das „Räuchern“ und das „Trocknen“.

Neuere Verfahren sind die Konservierung durch Luft

abschluß, Konservierung durch Einschluß in luftdichte

Gefäße nach vorheriger keimtötender Behandlung und Luftab

schluß mit nachfolgender keimtötender Behandlung. Dieses

letztere Verfahren hat zur Herstellung des Biichsenfleisches ge

führt. ((‘orned beef, Corned mutton usw.) Von chemischen

Konservierungsmitteln werden in neuerer Zeit besonders Bor

säure, schweflige Säure und Salicylsäure verwendet. Im

Deutschen Reiche sind diese Mittel aber neben anderen durch

die Kaiserl. Verordnung vom 16. Februar 19012 verboten werden.

Ein besonderes Verfahren zur Aufbewahrung geschlachteter

Rinder hat in neuester Zeit Professor Emmerich in München

ausfindig gemacht. Neben all diesen Konservierungsmethoden 1

gibt es endlich noch ein Erhaltungsmittel für Fleisch, welches

einmal das älteste und andererseits unstreitig auch das beste

ist; dies ist die Konservierung durch Kälte. Das durch

Kälte konservierte Fleisch erleidet keine wesentliche Veränderung

in Struktur und chemischer Zusammensetzung. Es wird die

Güte des Fleisches höchstens durch einen geringen Verlust an

Geschmackstofl‘en etwas beeinträchtigt; im übrigen reift es, wird

zarter und mürber und erhält die eigentliche Tafelreife für ver

wöhnte Gaumen. Zur Konservierung des Fleisches durch niedere

Temperaturen stehen zwei Wege offen:

1. Das Gefrierenlassen, welches dem Fleische eine un

begrenzte Haltbarkeit verleiht und deshalb von großer Bedeutung

für den überseeischen Transport und die Verproviantierung von

Festungen ist;

2. Das Aufbewahren bei einer Temperatur, die den

Nullpunkt etwas übersteigt; gewöhnlich nimmt man als

sehr geeignet eine Temperatur von 3—5° C. Zur Erzeugung

niederer Temperaturen stehen nun verschiedene Hilfsmittel zu

Gebote.

Einfachster Weise legt man das zu konservierende Fleisch

auf Eis. Dieses Verfahren ist aber sehr schlecht, da hierbei

den Objekten nicht von allen Seiten Kälte zugeführt wird und

dieselben infolge Schmelzens des Eises unvorteilhaft befeuchtet

werden. Zweckmäßiger ist es, die Luft der Räume zu kühlen,

 

in denen das Fleisch konserviert werden soll.

wiederum auf verschiedene Art und Weise.

Dies geschieht

Erstens kühlt man die Luft ab durch Eis, welches zwischen

Doppelwänden seitlich oder in der Mitte der zu kühlenden Räume

gelagert ist. Durch das allmähliche Schmelzen des Eises wird

bekanuterweise die umgebende Luft abgekühlt. Im kleinen ge

schieht eine derartige Kühlung in den bekannten Eisschränken,

im großen in den Eiskellern und in den Kühlhäusern mit Natur

eiskühlung (Eishäuser, Eiskühlhäuser). Nach Schwarz eignen

sich auch die besten Kiihlhäuser mit Natureiskühlung für große

Betriebe nicht besonders, da das Verfahren von zahlreichen

Zufälligkeiten abhängig ist, wie Eismangel, andauernde starke

Sommerhitze usw. Auf dem Prinzip der Luftabkiihlung durch

Eis beruhend, sind auch kiihlbare Eisenbahnwagen zum Trans

port von Fleisch konstruiert werden; der bekannteste dürfte der‘

nach den Plänen des Schlachthoftierarztes Trapp in Straßburg

gebaute sein.

Zweitens erzeugt man die kalte Luft durch maschinelle

Anlagen. Diese bezwecken, in den Aufbewahrungsräumen für

Fleisch beständig und unabhängig von äußeren "erhältnissen

eine Lufttemperatur von gewöhnlich + 2 bis + 4° C zu er

halten bei Gefrieranlageu natürlich Temperaturen unter

Null — dabei für eine beständige Erneuerung der Luft zu

sorgen, letztere zu reinigen und auf einen möglichst geringen

Feuchtigkeitsgehalt zu bringen.

Jede moderne maschinelle Kühlaulage besteht aus drei

Hauptteilen: 1. dem Kälteerzeuger, das sind die Kälteerzeugungs

maschinen, 2. dem Kalteüberträger‚ welcher gewöhnlich in einer

Salzlösung besteht, die durch die von den Kältemaschinen er

zeugte Kälte gekühlt wird, 3. dem eigentlichen Kühlraum, in

dem das Fleisch aufbewahrt wird.

An Kältemaschinen unterscheidet man in der Hauptsache

zwei Arten, die Kaltluft- oder Luftexpansionsmaschinen und die

Kaltdampf- oder Kompressionsmaschinen.

Der Vorgang bei der ersten Sorte ist folgender: Drückt

man Luft in einem Zylinder zusammen, so steigt ihre Tempe

ratur; man muß nun die komprimierte Luft durch Einspritzen

einer kühleren Flüssigkeit abkühlen. Dehnt sich diese Luft

dann unter Arbeitsleistung bis auf den Anfangsdruck aus, so

kühlt sich dieselbe weit unter ihre Anfangstemperatur ab und

wird zur Wärmeaufnahme verwendbar. Beispielsweise erleidet

bei + ‘20° und dem Druck von 1 Atmosphäre angesaugte Luft

bei der Kompression auf 2, 3 und 4 Atmosphären eine Tempe

raturerhöhung bis auf + 85°, —l— 130, + 165°. Läßt man diese

Luft nach Abkühlung auf ca. 30° wieder expansieren, so erreicht

dieselbe eine Endtemperatur von — 25°, »-— 53° und —— 70° C.

Für Schlachthöfe haben diese Maschinen nur ganz vereinzelt

Anwendung gefunden, was seinen Grund hat in den verhältnis

mäßig großen Dimensionen und dem geringen Nutzetfekt der

Maschinen. Zahlreich werden sie dagegen verwendet für den

Fleischtransport auf Schiffen.
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Die Kaltdampf- oder Kompressionsmaschinen finden in neuerer

Zeit fast ausschließlich Anwendung für Kühlhauszwecke. Diese

Kälteerzeuger beruhen auf der Verwertung des physikalischen

Gesetzes, daß gewisse sehr flüchtige Körper bei ihrer Ver

dunstung ihrer Umgebung Wärme entziehen. Derartige durch

Verdampfung Kälte erzeugende Körper, sogenannte Kältemedien,

sind in erster Linie Ammoniak, schweflige Säure und Kohlen

säure. Jede Kompressionsmaschine besteht aus drei Haupt

apparaten: l. aus dem Kompressor, in welchem das Kältemedium

komprimiert wird, 2. aus dem Kondensator (Tauch- oder Riesel

kondensator), in dem das komprimierte Gas verflüssigt wird,

und 3. dem Verdampfer, in welchem das flüssige Medium wieder

gasförmig wird und dadurch seiner Umgebung, gewöhnlich einer

Salzlösung, Wärme entzieht. Die gekühlte Salzlösung wird

dann durch Pumpen der Verwendungsstelle zugeführt. Dort

gibt sie ihre Kälte ab 1md kehrt erwärmt zum Verdampfer

zurück.

Eine Unterart der Kaltdampfmaschinen sind die sogenannten

Absorptiousmaschinen, welche aber nicht die Verbreitung ge

funden haben wie die Kompressiousmaschinen. Bei ihnen ver

wendet man als Kältemedium nur Ammoniak wegen seiner

Eigenschaft, von Wasser gut absorbiert zu werden und durch

Wärmezufuhr wieder leicht austreibbar zu sein.

Für die gewöhnlich bei den Kompressionsmaschinen ver

werteten Gase, Ammoniak, Kohlensäure und schweflige Säure,

werden in der einschlägigen Literatur folgende Vorteile und

Nachteile angegeben. Ein schwerwiegender Übelstand der

Ammoniakmaschinen besteht darin, daß der Kompressor ge

schmiert werden muß. Trotz guter Ölabscheider ist es nicht

unmöglich, daß Ölpartikelchen in den Verdampfer gelangen, die

Verdampfung beeinträchtigen und hierdurch die Leistung der

Maschine ganz erheblich vermindern. Als Nachteil wird weiter

der recht hohe Preis des wasserfreien Ammoniaks und der

penetrante Geruch angeführt; den letzteren fürchten besonders

die Fleischer als gefährlich für das Fleisch. Von anderer Seite

wird der scharfe Geruch gerade als Vorteil bezeichnet, da in

folge desselben die geringste Undichtigkeit bemerkbar wird und

leicht aufflndbar ist.

Den Kohlensäuremaschinen wird besonders der Vorzug

der sehr kleinen Zylinderdimensionen nachgerühmt, wodurch

theoretisch die‘ Reibungswiderstände geringer sind. Weitere

Vorteile sind die, daß das Füllungsmaterial sehr billig und

indifferent gegen Metalle ist, ferner, daß keine besondere

Schmiervorrichtung für den Kompressor nötig ist, da dieser

durch etwas miteingefülltes Glycerin geschmiert wird. Einen

großen Übelstand dagegen stellt der exorbitante Druck dar,

unter welchen diese Maschinen arbeiten. Explosionen sind also

eventuell sehr gefahrvoll. Der Druck beträgt 60—70 Atmo

sphären gegenüber 10—14 Atmosphären bei den Ammoniak

und 2‘/,—4 Atmosphären bei den Schwefligsäuremaschinen.

Als weitere üble Eigenschaft der Kohlensäure wird ihre Geruch

losigkeit bezeichnet. Etwaiges Entweichen erkennt man erst

an dem Rückgang der Leistung bzw. an den Manometern.

Die Schwefligsäuremaschinen besitzen den wichtigen Vor

zug, daß bei ihnen nicht einmal etwas Glycerin mit eingefüllt

werden braucht, da die schweflige Säure vermöge ihrer

schlüpfrigen Beschaffenheit den Kompressor selbst schmiert.

Infolge des geringen Druckes, mit denen diese Maschinen

arbeiten, sind im Kondensator und Verdampfer Kupferschlangeu

verwendbar; diese sind zwar teuerer, aber haltbarer in Wasser

und Salzsole als Eisen und besitzen größere Wärmeleitungs

fähigkeit. Von Bedeutung ist endlich noch die große Billigkeit

der schwefligen Säure. Gefährlich ist sie aber wegen ihrer

starken Giftigkeit, so daß bei etwaigem Entweichen leicht

schwere Vergiftungen von Personen eintreten können.

Wie oben erwähnt, wird im Verdampfer meist eine Salz

lösung (20—«25 Proz. Kochsalz- oder Chlorcalciumlösung) ge

kühlt. In den modernen Kühlhäusern leitet man diesen Kälte

iiberträger nicht direkt in den Fleischautbewahrungsraum,

sondern erst in sogenannte Luftkühlkammern, durch welche die

Kühlhausluft mittelst Ventilatoren getrieben und meist an be

sonders konstruierten Apparaten (Luftkühlapparaten) gekühlt

wird. Als solche sind zu nennen der Scheibenkühler, Regen

apparate (besonders der Kaskadenkühler nach Borsig), Luft

kühlapparate der Firmen Kuhn, Stuttgart, Wegelin und Hübner,

Halle, Haubold jr., Chemnitz etc.

Die in den Luftkühlkammern gekühlte Luft verbreitet sich

dann in einemRohr-netz, welches unten Öffnungen besitzt, im

eigentlichen Kühlraum. Die unbrauchbar gewordene Luft des

Kühlhauses wird durch ein zweites Rohrnetz mit oben offenen

Röhren abgesogen und wieder nach den Luftkühlkammern gebracht.

Im Kühlhause eines jeden etwas größeren Schlachthofes

befinden sich mehrere Räume: Vorkühlraum (Vorraum), Zerlege—

raum, Pökelraum und die eigentliche Kühlhalle, welche eine

gewisse Anzahl von Zellen enthält. Als Trennungswände der

einzelnen Zellen wird verschiedenes Material gewählt. Am

meisten verbreitet ist maschiges Drahtgewebe (verzinkt), ferner

gelochtes Blech oder Rundeisonstäbe.

Bezüglich der Anlage eines Kühlhauses ist hervorzuheben:

daß man bei der Konstruktion der Wände, des Fußbodens und

der Decke ganz besonders den Grundsatz zu beachten hat,

Gut isoliert ist halb gekühlt.

Auf vielen Schlachthöfen werden die Kältemaschinen noch

zur künstlichen Eisbereitung verwendet. Der Vorgang ist dabei

kurz folgender: In einem großen Kasten, Eisgenerator genannt,

in welchem sich Salzwasser und die zur Abkühlung desselben

nötigen Verdampferschlangen befinden, werden sogenannte Zellen

aus Eisenblech hineingesetzt, welche mit Wasser gefüllt sind.

Dieses gefriert bei Blöcken von 13 kg in ca. 6—-10 Stunden zu

Eis. Diese Zellen werden nach dem Gefrieren mittelst mecha

nischer Vorrichtungen herausgehoben, in erwärmtes Wasser ge

taucht, damit die Eisblöcke von den Wandungen gelöst werden

und dann auf eine Rutschbahn ausgeschüttet, von wo sie an den

Fleischer abgegeben oder in Aufbewahrungsräumen gebracht

werden.

Bezüglich in Dresden vorhandener Kühlanlagen ist folgendes

zu erwähnen: Auf dem alten, noch der Fleischerinnung gehörigen

Scblachthofe ist im Kellergeschoß der Schweineschlachthalle

ein Kühlraum eingerichtet worden. Das verwendete Kältemedium

ist Kohlensäure. Auf dem geplanten, neuen städtischen Schlacht

hofe soll ein oberirdisches Kühlhaus gebaut werden. Über das

zu wählende Gas ist lange beraten worden. Nach Einholung

mehrerer, teilweise kostspieligen Gutachten hat man sich für

Ammoniak entschieden.

Eine größere Kühlanlage befindet sich noch in der städtischen

Hauptmarkthalle, welche mit Ammoniak arbeitet. Außerdem

besitzen einige größere Fleischermelster eigene Kühlmaschinen

und sind des Lobes voll über diese Erfindung, welche aber auch



anderen Gewerben von großem Nutzen ist. Brauereien, Molke

reien, chemische Fabriken usw. verwenden Kühlmaschinen in

reichem Maße. Künstliche Eisbahnen hat man mit Hülfe der

selben hergestellt. In Spitälern kühlt man in neuerer Zeit Kranken

säle vermittelst Kältemaschinen und in Amerika hat man sogar

begonnen, von einer Zentralstelle aus, ähnlich wie bei uns Licht

und Wasser, den einzelnen Konsumenten noch die Kälte zu

zuführen.

Am Schlusse des Vortrages wurden mittelst Projektione

apparates 15 Lichtbilder vorgeführt, welche Kältemaschinen,

einzelne Teile derselben, ein Eiskühlhaus, die innere Einrichtung

eines Kühlhauses usw. darstellten.

XVIII. Vortragsabend

am 7. Dezember 1906.

Zwei Fälle von Pseudogliom und beiderseitige

Linsenluxation.

Demonstration und Vortrag von Privatdozent Dr. med. von Pflugk

(als (last).

Der Vortragende stellt einen 7 jährigen Knaben vor, welcher

sich seit einem halben Jahr in seiner Behandlung befindet. Das

rechte Auge ist völlig normal und hat '*/6 Sehschärfe. Das

linke Auge zeigt keinerlei Reizerscheinungen am Bulbus oder

seiner Umgebung. Die Spannung des Augapfels, welche im

Beginn der Erkrankung erhöht war, ist jetzt deutlich minus.

Das Auge hat mittelweite (durch Atropin vergrößerte) Pupille

mit hellgelbem Reflex aus dem Augeninnern. Das Sehvermögen

ist völlig erloschen, die Linse ist durchsichtig, so daß man alle

Einzelheiten des Augenhintergrundes deutlich sehen kann. Die

Netzhaut ist abgelöst und trichterförmig nach dem ()pticus zu

ausgespannt, ihre Oberfläche ist gefäßarm und höckerig. Die

Diagnose lautet jetzt: Glaskörperschwarte nach eitriger Chori

ciditis. An der Hand dieses Falles bespricht Dr. von Pflugk

die Diagnose: Gliom, Pseudogliom und verwandte Krankheits

bilder. In Fällen, in welchen auch bei sorgfältigster Unter

suchung und mehrwöchiger Beobachtung die Unterscheidung

echtes Gliom oder Pseudogliom nicht mit Sicherheit gemacht

werden kann, soll man den erblindeten Bulbus entfernen, um

nicht eventuell das Leben des Kindes zu gefährden.

An zweiter Stelle wurde ein 11 jähriger Knabe (Paul

Liebert) mit beiderseitiger monoculärer Diplopie vorgestellt; die

Anomalie ist angeboren, es liegt Ektopia lentis vor. Die Linsen

sind symmetrisch nach außen oben verlagert, völlig durchsichtig

und (so viel man übersehen kann) von normaler Form und

Größe. Besonders beachtenswert ist, daß die Trides und die

Pupillen auf beiden Augen von normaler Größe, Lage und Be

wegliclikeit sind. Es besteht starkes Irisschlottern bei jeder

Kopfbewegung. Die in das Pupillengebiet hineinragende Linse

wird nicht zum Sehen verwendet, sondern der Kleine zieht es

vor, mit seinem Konvexglas (beiderseitig + opt. 13,0 diopt.)

zu lesen. Sehschärfe für die Ferne beiderseitig 6/|2 mit + opt.

10,0 bis. Besonders leicht ist der die Pupillenmitte scheidender

Linsenäquator zu sehen beim Aufsetzen der Sachsschen Be

lenchtungslampe auf die Äquatorgegend des Bulbus (Demonstra

tion). In der Erklärung der Entstehung der Ektopia lentis

schließt sich v. Pflugk der wohl jetzt allgemein angenommenen

Auffassung an, daß eine Entwioklungsstörung der Tonulagegend

 

 

etwa im dritten Monat des Embryorallebens den Grund zu der

vorliegenden Lageanomalie der Linsen abgegeben hat.

Eine Frage des Herrn Professor Kelling nach der Größe

der Mortalität bei Gliomerkrankungen beantwortet der Vor

tragende in der anschließenden Diskussion dahin, daß die Moha

lität bei nicht operierten Gliomen 100 Proz. betrage. Trotz

Operation beträgt sie nach der Monographie über Sarkome von

Fuchs 92 Proz. In seiner eigenen Praxis hat der Vortragende

wesentlich bessere Resultate (bis jetzt nur ca. 60 Proz. Morta

lität) erzielt, doch ist allerdings die Reihe noch zu jung, um

eine sichere Dauerheilung annehmen zu können. Die immerhin

wesentlich günstigen Resultate führt Vortragender darauf zurück,

daß er beim malignen Tumor die Exenteratio orbitae bis auf

das Periost ausführt.

Kleinzelliges Rundzellensarkom des Auges beim Rinde.

Von Prof. Dr. Richter-Dresden.

Herr Professor Dr. Richter berichtet hierauf über einen

Fall von kleinzelligem Rundzellcnsarkom des Auges bei

einem Rinde, welches er bei Ausübung der ambulatorischen

Praxis zu untersuchen und zu operieren Gelegenheit hatte. Aus

dem Vorbericht hatte sich ergeben, daß Patient ——- eine 5 bis

G Jahre alte Kuh — vor etwa vier Wochen von der Neben

kuh vermutlich einen Hornstoß in das rechte Auge erhalten

hatte, worauf eine Geschwulst am Auge zur Ausbildung ge

kommen war. Diese war am Tage der Operation etwa halb

gttnseeigroß, leicht höckrig, gerötet, fest, nicht schmerzhaft und

erfüllte die Lidspalte vollständig, so daß der Augapfel nach

unten und hinten verdrängt war. Es wurde auf Grund der Be

schaffenheit und des raschen Wachstums der Geschwulst die

Diagnose malignor Tumor, vermutlich Sarkom, gestellt. Behufs

Operation erhielt das Tier 0,5 g Morph. hydrochlor. subkutan,

unter lokaler Cocainanästhesie wurde am niedergeschnürten

Tiere die Exenteration der Orbita vorgenommen, wobei nach der

Upticuseintrittsstelle zu ein sekundärer haselnußgroßer Knoten

gefunden wurde. Die histologische Untersuchung des Tumors

ergab, daß es sich um ein kleinzelliges Rundzellensarkom

handelte. '

In der Diskussion fragte Herr Dr. v. Pflugk, von welchem

Teile des Auges die Geschwulst nach Meinung des Vortragenden

ihren Ausgang genommen hätte; letzterer war der Überzeugung,

daß sich das Sarkom von der Sklera aus entwickelt hätte. Herr

Dr. v. Pflugk betonte hierauf, daß der vorliegende Fall für

die forensische Praxis beim Menschen wertvoll wäre, weil öfters

Ansprüche an Versicherungsgesellschaften mit der Begründung

gerichtet würden, daß sich die Entwicklung eines Tumors am

Auge im Anschluß an ein Trauma vollzogen und zum Verlust

des Auges geführt hätte.

Über die Verdauung von pflanzlichem Nahrnngseiweiß

im Magen und Dünndarm des Pferdes.

Von Herrn Dr. Grimmer.

Der Vortragende berichtet über seine Untersuchungen über

die Eiweißverdauung des Pferdes bei Haferfütterung. Die

bisher vorliegenden Untersuchungen waren nur an Hunden mit

Fleischf'ütterung vorgenommen worden, die Verdauung der Herbi

voren war nur von Ellenberger und seinen Mitarbeitern,

allerdings nicht in dem Umfang, wie dies andere Autoren an

Hunden mit Fleischt‘ütterung getan hatten, studiert werden.



946 —

Die zur Verwendung gelangenden Pferde erhielten als "er

suchsmahlzeit 2000 g Hafer. 1, 3, 5, 7 Stunden nach der

Mahlzeit wurden sie getötet und Magen- und Dünndarminhalte

auf Abbauprodukte des im Hafer befindlichen Eiweißes nach

Stick untersucht. Die hierbei erhaltenen Resultate sind folgende:

lm Magen des Pferdes befindet sich zu Beginn der Verdauung

sehr viel Syntonin, 34-36 Proz. gelösten Stickstoifs finden sich

in dieser Fraktion wieder. Mit zunehmender Verdauungszeit

nimmt diese Menge langsam ab, um nach sieben Stunden noch

ca. 16v—20 Proz. zu betragen. Die Menge des einzelnen Albu

mosen nimmt von Beginn der Verdauung allmählich bis zu einem

Maximum zu um dann je nach der Art der betreffenden Albnmose

zu verschiedener Zeit wieder zu fallen, und sich allmählich dem

Werte 0 zu nähern. Die Menge der Peptone ist zu Beginn

außerordentlich gering, steigt aber mit zunehmender Verdauungs

zeit sehr rasch an. Nach siebenstiindiger Verdauung ist fast

die Hälfte des gelösten Stickstofi‘s in Form von Peptonen vor

handen. Diese Erscheinung erklärt Redner in folgender Weise.

Zu Beginn der Verdauung ist der Mageninhalt infolge des ab

geschluckten Speichels sehr alkalisch, außerdem sehr arm an

Pepsin, das gebildete Syntonin wird nur außerordentlich langsam

abgebaut, der Albumosengehalt muß demnach ein geringer sein.

Erst später, wenn Pepsin und Salzsäure in genügender Menge

gebildet sind, kann sich eine intensive peptische Verdauung

bemerkbar machen, Syntonin nimmt ab, die Albumosen reihen

sich an.

Im Hundemagen ist gelegentlich anderer Untersuchungen

immer nur sehr wenig Syntonin — sowohl bei Fleisch wie auch

bei Reisfütterung — gefunden werden. Hieraus schließt

Redner, daß die Anhäufung von Syntonin im Pferdemagen haupt

sächlich durch den abgeschluckten Speichel und durch das im

Hafer nicht zerstörte Nahrungsferment bewirkt wird.

Die Lösung von Eiweiß ist am intensivsten in den ersten

vier Verdauungsstunden, in den späteren nimmt sie merk

würdigerweise ab.

Unter den Abbauprodukten im Dünndarm findet sich in den

ersten Stunden auch Syntonin, das aus dem Magen herrühren

muß. Die Menge der Albnmosen nimmt von Beginn der Ver

danung an beständig ab, die der Peptonen und kristallinischen

Produkte in demselben Maße zu. Zu bemerken ist, daß ein

sehr großer Teil des im Dünndarm befindlichen Eiweißes den

Körpersekreten entstammt, daß somit eine Verfolgung des

Schicksals des Nahrungseiweißes im Dünndarm unmöglich ist.

Als das wesentlichste Ergebnis seiner Untersuchung betrachtet

Redner den Umstand, daß im Magen des Pferdes zwei Perioden

der Eiweißverdauung vorzuherrschen scheinen, eine, in der un

gelöstes Eiweiß zunächst in gelöstes Eiweiß — Syntonin 1

übergeführt wird, und eine zweite, in der das gelöste zu Peptonen

abgebaut wird. Für die Berechtigung dieser Annahme spricht der

Umstand, daß eine besonders bemerkenswerte Lösung von Eiweiß

in den späteren Verdauungsstunden nicht mehr stattfindet, und daß

in dieser Zeit die Menge der Albumosen rasch abnimmt, die der

Peptone aber ebenso rasch wächst. Es herrschen im Magen

demnach ganz ähnliche Verhältnisse wie im Dünndarm, wo das

Trypsin den Abbau von Eiweiß hauptsächlich bis zu Peptonen

bewirkt, während das Pepsin, das bekanntlich Eiweiß überhaupt

nicht angreift, die Peptonen zu Aminosäuren abbant.

In der Diskussion bemerkte Herr Geheimrat Ellenberger,

daß die Verschiedenheiten zwischen der Magenverdanung bei

 
Hund und Pferd sich sehr wohl dadurch erklären ließen, daß

beim Hundemagen ganz andere 1 anatomische Verhältnisse vor

liegen als beim Pferde. Bei diesen sei die Ausdehnung der

Pepsin und Salzsäure bildenden Drüsen hauptsächlich auf die

Fundusdriisenregion beschränkt; die Pylorusdriisenregion sei sehr

arm an solchen Drüsen, der Vormagen aber sei driisenlos.

Probeolytische Säfte wurden also nur von ca. 1/„ der Magen

oberfläche abgesondert, während beim Hunde die Fundusdrüsen

region sich über die Hälfte der Magenoberfläche erstreckte und

auch die Pylorusdrüsenregion pepsinbildenden

Drüsen sei.

reicher an

XIX. Vortragsabend

am 6. Februar 1907.

Über den jetzigen allgemeinen Stand der

Krebsforschung.

Vortrag des Herrn Privatdozent Professor Dr. med. Kellinu als Gast.

Es sterben in Deutschland jährlich über 40 000 Menschen

an Krebs. Der dritte Teil sämtlicher Patienten, die in Kranken

häusern sterben, geht an malignen Geschwülsten zugrunde.

Die mikroskopisch-pathologische Anatomie hat der Krebsforschung

das Fundament geschaffen insofern, als sie die Elemente, aus

welchen diese Geschwülste bestehen, aufgedeckt hat. Was hin

gegen die Histogenese anbetrifft, nämlich die Ableitung der

Geschwülste aus den Geweben des Körpers, so ist dies eitel

Spekulation, und steht es damit auch jetzt noch so mangelhaft,

daß auch nicht für eine einzige Art von Krebsgeschwulst die

Ableitung derselben aus den Geweben des Gcschwulstträgers

unter den pathologischen Anatomen selbst widerspruchslos fest

steht. Die einen leiten die Krebse aus dem Epithel ab, die

anderen aus den Cohnheimschen Resten. —— Redner führt ferner

aus, eine wie zweifelhafte Sache die Histogenese der sogen.

Endotheliome ist. Solche zweifelhaften Annahmen dürfen nicht

in Lehrbüchern als Tatsachen aufgeführt werden. Der Miß

erfolg der Histogenese liegt darin, daß der Krebs von dem

Moment an, wo man ihn als Krebs diagnostizieren kann,

ein fertiges Gebilde sein muß; was vorher an dieser

Stelle war, das wissen wir nicht, und wenn sich die Ge

schwülste wirklich aus normalen Zellen entwickeln sollten,

so müßten sich die Übergänge durch die Entwicklung der

Zelle zur Geschwulst verwischen. Wir kommen also regel

mäßig zu spät. Die Jagd nach der mikroskopischen

Feststellung der Entstehung des Krebses ist die Jagd

nach einem Phantom. — Die pathologische Anatomie unter

scheidet neuerdings genau zwischen Wachstum und Entstehung

einer Geschwulst. Sie gibt jetzt im allgemeinen zu, daß die

Geschwülste nur aus sich heraus wachsen und nie—

mals durch Umbildung der Körp erzellen in Geschwulst

z ellen. Dieser Nachweis ist namentlich durch Ribbert, Jensen

und Bashford geführt worden. Wenn aber niemals ein Tumor

durch Übergang» von Körperzellen in Tumorzellen wächst, so

kann man doch tausend gegen eins wetten, daß auch die ersten

Stadien des Wachstums nicht durch Übergang von Körpenzellen

in Tumorzellen erfolgt sind, also daß der Tumor iiberhanpt

nicht aus den gewöhnlichen Epithelzellen entsteht.

Dieser Schluß wird nun auch von einigen pathologischen Anatomen,

wie z. B. Borrmann, gezogen. Redner bespricht ‘die zur Zeit in

der pathologischen Anatomie noch herrschende Reiztheorie als

Ursache für die Wucherung maligner Geschwülste. Diese Theorie
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braucht mehr Reize als es Geschwulsttypen überhaupt gibt. Man

braucht nämlich so viele spezifische Reize als es Zellarten gibt,

und außerdem noch besondere Reize für alle heterotypen Formen,

welche sich vom Geschwulstboden nicht ableiten lassen. Die

Reize müssen spezifisch und sehr distinkt sein, weil sie nur ganz

wenigZellen treffen dürfen, denn wir sehen die Tumoren immer ganz

klein beginnen. Weil man nun so viele verschiedene Noxen braucht,

hat sich die pathologische Anatomie entschlossen, die Theorie der

Krebsparasiten als äußerst unwahrscheinlich aufzugeben. Redner

schließt sich diesem Urteil völlig an, kann aber die Begründung

nicht für konsequent halten. Wenn wir überhaupt die Ent

stehung des Karzinoms durch Reize erklären wollen, dann sind

die Parasiten doch die geeignetsten Reize, denn sie können

schließlich die verschiedensten Arten von spezifischen Reizen,

auf kleine Territorien beschränkt, ausüben. Wenn wir

gegen derartige bestimmte Reize, wie ‘sie die Para

siten darstellen, weil wir hier zu viele

brauchen, so müssen wir eigentlich logischerweise

die ganze Reiztheorie überhaupt ablehnen, denn wie

sollen das andere Reize, die doch viel mehr massiv und all

gemein wirken, wie z. B. thermische, chemische, mechanische,

leisten? —“ Redner bespricht dann den jetzigen Stand der Lehre

von den Krebsparasiten und führt aus, daß die Parasitentheorie

in den letzten Jahren erheblich an Wahrscheinlichkeit eingebüßt

habe durch folgende zwei Tatsachen: Erstens durch die Tat

sache, daß die Krebsgeschwulst nur aus sich heraus wächt,

so daß also eine Infektion eines normalen Epithels von der

Krebsgeschwulst aus mit dieser Tatsache unvereinbar ist.

Zweitens zeigen die Transplantationsversuche mit Mäusekarzinom,

daß die Übertragungsfähigkeit dieser Tumoren ganz parallel

geht der Lebenstähigkeit tierischer Zellen. Parasiten findet

man in diesen Tumoren keine, hingegen hat in neuerer

Zeit die Ansicht, daß die Krebszelle selbst als Parasit

zu betrachten ist, unvermuteten Aufschwung genommen.

Die chemischen und biochemischenUntersuchungen zeigen, daß sich

die Krebszelle durchaus verschieden von den Körperzellen verhält.

Redner weist ferner auf die mit Dr. Illing angestellten

biochemischen Untersuchungen hin zur Diagnosti

zierung des menschlichen Krebses aus demBlute, nach

welcher es ihm in vielen Fällen gelungen ist, die

Diagnose okulter Karzinome zu stellen, dieselben zu

finden und zu beseitigen. An dieser Tatsache vermögen die

Einwände der Gegner nichts zu ändern. Der jetzige allgemeine

Stand der Krebsforschung ist also dieser, daß man die Krebs

zelle als Parasit betrachten muß. Insoweit hat die Entwicklung

der Frage der vor vier Jahren geäußerten Ansicht Kellings

recht gegeben. Es fragt sich jetzt, ob die parasitären

Zellen menschliche Zellen sind oder ob sie, wie andere

Parasiten, auch von außen kommen können. Diese Frage

kann aber nicht durch Artikclschreiben, Redenhalten und beliebige

Schlagworte entschieden werden, sondern nur durch daraufhin

gerichtete Unterschungen. Gegen Kellings Ansicht werden

hauptsächlich folgende zwei Argumente vorgebracht: Erstens,

daß es durch mikroskopische Untersuchungen bewiesen sei, daß

die Krebszellen Körperzellen sind. Das sei ein reines Schlag

wort, denn es fehlen uns bis jetzt alle Methoden, um den

Artcharakter tierischer Zellen mikroskopisch fest

stellen zu können. Zweitens wird behauptet, daß artfremde

Zellen im tierischen Organismus ausnahmslos zugrunde gehen.

uns

wehren,

Das bestreitet Redner erstens nach den Resultaten seiner Unter

suchungen, zweitens nach den positiven Resultaten der

Versuche, die mit Übertragung von Krebszellen von

einer Tierart auf‘ eine andere gemacht worden sind.

Solche Versuche liegen ohne Anzahl vor, und wenn sie auch

noch nicht zahlreich sind, so sollten sie uns doch dazu ver

anlassen, sie umfangreicher und in einer der Krebsfrage besser

angepaßten Weise fortzusetzen, und namentlich bei alten Tieren

auf chronisch entzündeten Gewebsboden zu impfen. Wir können

bis jetzt Karzinom in keiner anderen Weise erzeugen,

können überhaupt keine andere Form der Entstehung

beobachten, als durch Zelltransplantation, mag es sich

nun um künstlich verimpfte Geschwülste oder um

spontane Metastasen handeln. Daraus könnte man wohl

mit großem Rechte den Schluß ziehen, daß das Wesen

des Karzinoms überhaupt auf nichts anderem beruht

als auf Zelltransplantation. Das Gegenteil wäre aber

allermindestens eines exakten Beweises sehr bedürftig. Statt

dessen nehmen dies aber die Gegner als selbstverständlich von

vornherein an.

Einiges Bemerkenswerte über Anamnese, Symptome

und Diagnose eines in der Kachexie beobachteten

Tollwutfalles.

Vortrag des Herrn Boden,

erster Assistent an der Klinik für kleine Haustiere.

Am 2. Oktober vorigen Jahres wurde der Klinik unserer

Hochschule ein ca. sechs Jahre alter Jagdhund aus Dresden

Neustadt eingeliefert mit folgendem Vorbericht:

Das Tier sei seit einigen Tagen plötzlich erkrankt, indem

es Traurigkeit an den Tag gelegt und den Kopf in schiefer

Haltung getragen habe. Der Hund halte sich für gewöhnlich

im Pferdestall, wo seine Hütte stehe, auf. Als Ursache der

Krankheit glaube man einen Schlag in Genick beschuldigen zu

müssen, der entweder von einem im Stalle stehenden Pferde

oder von roher Hand herrühre. Auf den Einwand: dann müsse

man eine äußere Verletzung feststellen können, erwidert der

Überbringer des Tieres: es sei allerdings eine Beule im Genick

beobachtet worden, die jedoch wieder vergangen sei. Nach

träglich von dem zuvor behandelnden Tierarzt und betreffenden

Besitzer freundlichst mitgeteilte Krankheitsberichte bestätigen

obigen Vorbericht, ergänzen ihn ferner dahin, daß Patient bereits

fünf Tage leide, jedoch keinerlei Aufregungserscheinungen ge

zeigt habe, sondern im Gegenteil sehr ruhig, offenbar bewußtlos

gewesen sei. Die beiden letzten Tage vor der Einlieferung in

die Klinik habe das Tier nichts mehr zu sich genommen, sondern

laut zu klagen und stöhnen begonnen. Die Beule in der linken

Genickseite habe eine diffuse, weiche Schwellung dargestellt. ——

Wälnend man hiernach mehr zu der Annahme neigen möchte,

es handle sich um eine durch einen gewaltsamen Akt hervor

gerufene Apoplexie des Gehirns, kann man zwar ebenso folge

richtig die Anamnese in logischen Zusammenhang mit den

Symptomen des in der Kachexie beobachteten Tollwutfalles

bringen, doch wurde letztere Annahme weniger in Betracht ge

zogen, da nicht ein einziges charakteristisches Moment berichtet

wird, das an Tollwut erinnern könnte, wie z. B. das Tier habe

sich von daheim entfernt und frei umhergetrieben, ‚sei vor 'einiger

Zeit gebissen worden oder lege verändertes Benehmen an den

Tag, heule langanhaltend mit heiserer Stimme, verkrieche sich
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scheu an dunkle Orte, schnappe unbegründet in die Luft oder

beiße um sich, ohne gereizt zu werden, verrate große Schreck

haftigkeit; zeige Appetitlosigkeit, Brechreiz und Schling

beschwerden, gesteigerten Geschlechtstrieb, schwankenden Gang,

Speichelfluß, oder das Tier könne das Maul nicht mehr schließen,

lasse ununterbrochen die Zunge aus dem Maule hängen usw.

Die Tatsache, daß wohl eine Beule im Genick, _nicht aber

der vermutete Schlag hierzu beobachtet werden konnte, veranlaßt

zu der Annahme, daß es sich entweder um eine wohl selten

beobachtete Komplikation von Tollwut plus hinzugetretener

Apoplerie des Gehirns handelt, indem das bereits mit Tollwut

behaftete Tier gleichzeitig infolge eines Schlages ins Genick

plötzlich erkrankte, oder Tollwut trat für sich allein in einer

Form auf‘, zu deren Schilderung ich jetzt übergehen möchte.

Status praesens: Patient befindet sich in mäßig gutem Er

nährungszustande; sein Haarkleid ist wenig glänzend; der Stiere

Blick verrät innere Angst. Die Pupillen sind stark erweitert

und reagieren nicht auf Licht. Das Tier ist völlig gelähmt,

so daß Bewegungen der Gliedmaßen sowie des Kopfes nicht

beobachtet werden. Der Kopf fühlt sich heiß an und wird stark

gestreckt gehalten. Das Maul ist weit geöffnet, seine Schleim

haut hochgerötet und heiß. 1m Maule befindet sich ein Stroh

halm. Salivation wird nicht wahrgenommen. Die Zunge liegt

normal in der Mundhöhle, ohne gelähmt herabzuhängen. Zur

Untersuchung der Kehlkopfgegend wird die Zunge nach außen

gezogen. worauf man den Kehlkopf, dessen Schleimhaut wie die

der Mundhöhle venös hyperämisch erscheint, gut übersehen kann,

ohne daß man einen Fremdkörper, Abszeß oder Neubildung zu

entdecken vermag. Zu jenen Erscheinungen gesellt sich noch

ein Symptom, das wohl am meisten dem Beobachter auffiel und

in einer hochgradigen Dyspnoe bestand. Die Atemnot, die sich

durch das weitgeötfnete Maul und die prägnanten Bewegungen

des Brustkorbes kennzeichnete, ging unter weithin hörbarem,

dumpfem Stöhnen und Röcheln vor sich. Das laute Klagen

deutete auf‘ Vorhandensein heftiger Schmerzen. Die Zahl der

Atemzüge betrug 24 in der Minute. Der Puls fühlte sich über

voll und kräftig an. Die Rektaltemperatur betrug 40U C.

Die alsbald eingeleitete Behandlung, die in Applikation

kalter Umschläge auf den Kopf und Legen einer spanischen

Fliege in die Nackengegend bestand, führte eine überraschende

Änderung des Krankheitsbildes herbei. Patient fällt bald darauf

in tifen, ruhigen Schlaf. Das weit geöffnete Maul hat sich ge

schlossen; die Atemnot ist geschwunden, so daß die Atemzüge

ruhig, ohne Klagen und Stöhnen, ausgeführt werden. Das Tier

verbringt, schwer ermattet, eine ruhige Nacht, so daß man z. Z.

von einer Besserung des subjektiven Befindens sprechen kann.

Am darauffolgenden Tage, am 3. Oktober, schläft Patient un

unterbrochen, ohne daß eine Änderung im Befinden beobachtet

werden konnte.

Am 4. Oktober ergibt die Untersuchung folgenden Befund:

Patient liegt völlig teilnahmlos da; die Atemzüge werden

neuerdings beschleunigter ausgeführt, ohne jedoch so heftig wie

am vorhergehenden Tage zu werden, daß das Maul geöffnet

werden mußte. Als Ursache der Steigerung der Zahl der Atem

züge stellt man eine im Entstehen begriffene linksseitige Pneu

monie fest. Der Kräfteverfall des Patienten nimmt sichtlich zu.

Das Tier ist in verhältnismäßig_kurzer Zeit zum Skelett ab

gemagert. Das Haarkleid hat seinen Glanz verloren. Die

Atemzüge werden immer schwächer und oberflächlicher aus- 1

 
geführt. Der Puls ist drahtförmig. Die Rektaltemperatur be

trägt ca. zwei Stunden vor dem Tode 37,5° C. Extremitäten

und die übrige Körperoberfiäche fühlen sich kalt an. Ein aas

hafter Geruch in der Umgebung ‘des Patienten kündet den

nahen Tod an, der am siebenten Krankheitstage, am Nach

mittags des 4. Oktober eintritt.

In ihren Werken über spezielle Pathologie und Therapie

schildern Friedberger-Fröhner und Hutyra und Mareck

das kachektische bzw. paralytische Stadium der Tollwut, wie

folgt:

Die Wutanfälle werden immer weniger; Betäubung und Ab

stumpfung treten in Erscheinung. Die Muskulatur des Unter

kiefers und der Zunge ist partiell bald total gelähmt. Das

Maul wird deshalb zumeist oder auch fortwährend geöffnet; die

trockne Zunge hängt schlaff heraus. Der Speichel spinnt sich

in langen Fäden'aus dem Maule. Die Pupillen sind in höchstem

Grade erweitert, der Blick infolgedessen stier. Die Nachhand

ist ebenfalls gelähmt, so daß sich das Tier überhaupt nicht mehr

zu bewegen vermag, sondern fortwährend auf der Erde liegt.

Das Tier ist bis zum Skelett abgemagert; das Haar glanzlos

und gesträubt. Die Patienten gehen schließlich unter Krämpfen

zugrunde. Nicht selten beobachtete man Erstickungsfälle. Über

das Verhalten der Temperatur sind nur wenig Angaben vor

handen. Georg Müller und Hertwig konnten 24 Stunden

vor dem Tode eine Temperatursteigerung von 40° feststellen.

Hertwig und Monin haben gefunden, daß dieselbe im maniakalen

Stadium 1—3° ansteigt, im paralytischen dagegen um mehrere

Grade unter die Norm herabfällt. Der Puls ist von Beginn an

beschleunigt und gespannt. Der Verlauf daure nie länger als

zehn Tage.

Auf Grund des Vorberichtes (schiefe Haltung des Kopfes,

ständiger Aufenthalt im Pferdestall, sicher beobachtete Beule

im Genick) und auf Grund des Symptomkomplexes (Lähmung

der in der Medulla oblongata befindlichen Zentren) wurde die

Diagnose auf Apoplexia cerebri im speziellen auf Entzündung

der Medulla oblongata und beginnende linksseitige Pneumonie

gestellt.

Als Differentialdiagnose kam in Betracht: Vorhandensein

von Fremdkörpern, Abszessen oder Neubildungen im Rachen.

Daß man nach meiner Behauptung difl'erentialdiagnostisch

schließlich noch an Tollwut denken könnte, bestätigte sich

später.

Nach dem eigenartigen ~Vorbericht, der vorübergehenden

Besserung im Befinden des Tieres und nach den lediglich in

der Kachexie beobachteten Krankheitserscheinungen war es

jedoch nicht möglich, einen begründeten Verdacht auf Tollwut

auszusprechen. Auch die pathologisch-anatomische Diagnose

konnte keinen genügenden Verdacht auf betreffende Krankheit

feststellen, da man lediglich eine akute Gastroenteritis und

linksseitige katarrhalische Pneumonie, ferner, was ich besonders

hervorheben möchte, im epideralen Raum der Medulla oblongata

eine Blutung fand.

Trotz alledem wurden auf Veranlassung des pathologischen

Instituts Impfversuche im hygienischen Institut unserer Hoch

schule vorgenommen, die ein positives Resultat auf Tollwut

ergaben, da beide mit der Gehirnsubstanz des Patienten ge

impfte Kaninchen prompt nach 14 Tagen typisch in der Nach

band gelähmt waren und tags darauf starben.
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Die größeren DeutschenViehversicherungsgesellschat'teu

am Schluß des Jahres 1906.

Von Klingner-Berlin.

Die größeren Deutschen Viehversichcrungsgesellschaften werden

in Nr. 35 der B. T. W. von Herrn Tierarzt Dr. Plath in Köln a. Rh.

einer Besprechung unterzogen, welche in die vollkommen be

rechtigte Erklärung ausklingt, daß diejenigen Gesellschaften,

welche unverhältnismäßig hohe Verwaltungskosten verbrauchen, auf

hören, zu den gemeinnützigen Instituten zu gehören. Der zu dem

Artikel gehörigen vergleichenden Tabelle haften jedoch, abgesehen

von ihrer Unvollständigkeit, erhebliche Fehler an, deren Vermeidung

um so wünschenswerter gewesen wäre, als Herr Dr. Plath in

seiner Eigenschaft als stellvertretender Direktor der „Rheinischen

Vieh-Versicherungs-Gesellschaft“ pro domo spricht und in der Ab—

fassung des Artikels um so vorsichtiger und objektiver sein sollte,

als er denselben in seinem an die Tierärzte gerichteten Zirkular

vom l. Oktober zugunsten seiner Gesellschaft und nicht ohne

unberechtigte Seitenhiebe auf andere Anstalten verwertet.

Auf alle Unrichtigkeiten der Tabellenzahlen einzugehen, würde

zu weit führen, und sei deshalb zunächst nur bemerkt, daß von

der „Allgemeinen Deutschen Vieh-Versicherungs-Gesellschaft“ nicht

48,6 Proz. sondern 70 Proz. Naehschußprämien erhoben wurden,

während die Nachschußprämien der „Veritas“ nicht 90,4 ‚ Proz.

sondern 170 Proz. betrugen.

Das Hauptkapitel des Verwaltungskostenprozentsatzes ist nicht

minder anfechtbar und ist hier nach ganz verschiedenen Prinzipien

gerechnet worden, denn während der Prozentsatz der „Rheinischen“

mit 17 Proz. dadurch zutage gefördert wird, daß der Vorprämie

die Nachschußprämic zugerechnet und die abgegebene Rück

versicherungsprämie nicht abgesetzt wird, berechnet Herr Dr. Plath

z. B. die Verwaltungskosten der „Vaterländischen“, indem er die

abgegebene Rückversicherungsprämie zunächst von der Prämien

einnahme abzieht und auch dann ist der herausgereehnete Ver

waltungskostenprozentsatz noch zu hoch.

Um die Verwaltungskosten in ein prozentuales Verhältnis zu

bringen, muß deren Ursprung nach- und davon ausgegangen

werden, daß alle soliden Viehversicherungsgesellschaften von vorn—

herein diejenigen Prämien erheben, mit denen sie voraussichtlich

die Schäden und den Verwaltungskostenaufwand decken können.

Dies sind bei den mit variabeln Prämien arbeitenden Gesellschaften

die Vorprämien und bei den mit festen Prämien arbeitenden An

stalten der im voraus erhobene Prämienbeitrag. Beide zeigen

keine erheblichen Abweichungen. Dazu ist noch das Eintrittsgeld

zu rechnen, welches ebenfalls einen Beitrag der Versicherungs

nehmer darstellt, aber in verschiedener Höhe — von der einen Ge

sellschaft mit 1/‚ Proz., von der anderen mit: 1 Proz. erhoben wird,

und ist es ohne weiteres verständlich, daß in der Regel dort, wo

weniger Eintrittsgeld erhoben wird, dafür der Ausgleich in etwas

höheren Prämienbeitrltgen gefunden werden muß, denn verschenken

kann schließlich keine Gesellschaft etwas oder wenigstens nicht

mehr als sie hat. Andererseits muß von der Prämieneinnahme die

abgegebene Rückversicherungsprämie abgesetzt werden, denn für

diese erhalten die Gesellschaften einen die eigenen Kosten

deckenden Verwaltungskostenbeitrag, welcher von den im Rechen

schaftsbericht aufgeführten Verwaltungskosten bereits abgesetzt ist.

Vollkommen unberechtigt ist es, die Nachschußprämie behufs Er

mittlung des Verwaltungsprozentsatzes der Vorprämie zuzuzählen,

denn die Nachschußprämie ist nichts als eine Deckung des Defizits;

daß diese Defizitdeckung aber nicht zur Verwaltungskostenberech

nung herangezogen werden kann, geht ohne weiteres aus der Er

wägung hervor, daß sonst stets diejenige Gesellschaft prozentual

die niedrigsten Verwaltungskosten aufweisen würde, welche die

höchsten Nachschußprämien einzieht und infolgedessen am schlech

testen wirtschaftet. Würde die Methode des Herrn Dr. Plath als

richtig behauptet werden, so müßten dann diejenigen Gesellschaften,

welche ihr Defizit durch eventuelle Entschädigungskürzungen decken,

den so festgestellten Betrag ebenfalls der Prämieneinnahme zu

rechnen und damit das prozentuale Verhältnis ihrer Verwaltungs

kosten verschönern. Es leuchtet aber auf den ersten Blick ein,

daß das eine wie das andere unlogisch ist.

 

 

Würde nun Herr Dr. Plath die. Verwaltungskosten seiner Ge

sellschaft nach den hier erörterten, technisch richtigen Grundsätzen

berechnen, so ergäbe sich dann folgendes Resultat:

Vorprämie abzüglich abgegebener Rückversicherungsprämie und

Rabatt‘:

382 926 M.

Eintrittsgeld 10 583 „

Sa. 393 509 M., dagegen

Verwaltungskosten 87981 M. = 22,35 Proz. und nicht 17 Proz.,

wie es in der Tabelle ausgerechnet und in dem Zirkular vom

1. Oktober unter Bezugnahme auf diese Tabelle behauptet ist.

Damit wird dann aber auch die Behauptung, daß die „Rheinische“

von allen besprochenen Gesellschaften die billigste ist, unhaltbar.

Es kommt aber auch die prozentuale Höhe der Verwaltungs

kosten für die Beurteilung der pekuniären Leistungsfähigkeit einer

Gesellschaft nicht allein in Betracht, sondern es müssen auch die

dem Versicherungszwecke und damit den Mitgliedern zufließenden

Kapitalerträge mit in Betracht gezogen werden, da diese ein sehr

erhebliches Gegengewicht gegenüber den Verwaltungskosten bilden;

es sei darauf hingewiesen, daß die „Vaterländische“ über 12 307 M.,

die „Badische“ über 11 810 M., die „Braunschweigische“ über

8707 M. Zinserträge verfügten, während die Gesellschaft des Herrn

Dr. Plath nach der Reihenfolge seiner Tabelle erst an 13. Stelle mit

1261 M. kommt. Daß einige andere Gesellschaften mit niedrigerem

Verwaltungskostenaufwand von Herrn Dr. Plath nicht mit in der

Tabelle aufgenommen werden sind, muß recht auffallend erscheinen,

oder ist dies eine der Zufälligkeiten, von denen Herr Dr. Plath

in seinem Zirkular mit deutlichem Fingerzeig auf eine andere solide

und leistungsfähige Gesellschaft sagt, er bzw. die „Rheinische“

lieben es nicht, mit. Zufälligkeiten zu prunken?

Bei der „Rheinischen“ scheint sich in neuerer Zeit wieder eine

Kampfstimmung bemerkbar zu machen, welche ihr keinen Vorteil

bringen kann, soweit sie sich gegen solide Gesellschaften richtet.

Weit zweckmäßiger würde es sein, wenn die soliden Gesellschaften

ein auf die Förderung der Viehversicherung in soliden Bahnen und

die Bekämpfung unsolider Auswüchse gerichtetes Solidaritäts

geschäft pflegen würden.

Versammlung der beamteten Tierärzte des Regierungsbezirke Erfurt.

Die Versammlung fand am '_30. November im „Erfurter Hof“

in Erfurt mit folgender Tagesordnung statt:

l. Die Tätigkeit des beamteten Tierarztes beim Aus—

bruch der .\Iaul— und Klauenseuche. Referent: Kreis

tierarzt Hans-Nordhausen.

2. Die Tilgung der Schafräude unter besonderer Be

rücksichtigung der 55 125 bis 127 der Bundesrats—

Instruktion. Referent: Kreistierarzt Conzc-Mtlhlhausen.

Korreferent: Kreistierarzt Wehr—Worbis.

3. Kann bei den jetzigen Abdeckereiverhältnissen

eine einwandfreie Vernichtung der Seuchentier

leichen erwartet werden? Referent: Kreistierarzt Ruhe

Weißensee.

Außer dem Herrn Regierungspräsidenten v. Fidler waren er

schienen: Zwei Dezernenten dcr Königlichen Regierung, die be

amteten Tierärzte des Bezirks, außer dem Kreistierarzt Voerckel

Heiligenstadt, der durch Krankheit verhindert, die Direktoren der

Schlachthäuser zu Erfurt, Nordhausen, Miihlhausen, Langensalza

und der Tierarzt Tillmann-Erfurt. _

Nachdem der Herr Regierungspräsident in einer kurzen An

sprache die Anwesenden begrüßt und auf die Bedeutung derartiger

Versammlungen hingewiesen, hat er den Departementstierarzt,

Veterinärrat Wallmann, den Vorsitz in der Versammlung zu

übernehmen.

Bevor in die Tagesordnung eingetreten wurde, nahm der Vor

sitzende Veranlassung, dem Herrn Präsidenten für das durch sein

Erscheinen an den Verhandlungen bekundete Interesse und für die
wohlwollenden Begrüßungsworte zu danken. V

Er wies dann darauf hin, daß auch die beamteten Tierärzte

Preußens die Entschließung des Herrn Ministers für Landwirtschaft,

Domänen und Forsten aufs freudigste begrüßt hätten und in seinem

Vorgehen eine erneute Anerkennung ihrer Tätigkeit, die von Jahr
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zu Jahr sich mehre und immer größere Anforderungen an sie stelle,

glaubten erblicken zu dürfen.

Die Diskussionen nahmen einen sehr lebhaften Verlauf und

griffen der Herr Präsident, sowie die Dezernenten wiederholt in die

Debatte ein.

Nach den Verhandlungen fand ein gemeinsames Essen statt.

Tisrlrztlicher Verein von Elend-Lothringen.

Der Verein wird seine Winterversammlung am Sonntag,

den 22. Dezember 1907. in Straßburg abhalten.

Tagesordnung:

Um 10']. Uhr: Besichtigung des kaiserlichen Landgestüts unter

Führung des Herrn Gcstütsdirektors Goetz.

Von 12—1‘l, Uhr: Gemeinschaftliches Frühstück im Hotel zur

Krone, Kroncnburgerstraße 26.

Um 1'/‚ Uhr: Generalversammlung im Hotel zur Krone.

. Verlesung des Protokolls der letzten (Iieneralversammlung.

. Vereinsbericht.

. Beschlußfassung über Beibehaltung der Vereinszcitschrift.

Abänderungsantritge zur tierürztlichen Taxe, Referent Herr

Hosemann.

. Schweineseuche, Ref. Herr Dr. Haushalter.

Sonstige Mitteilungen aus der Praxis (u. a. Milchkontrolle).

Vorschläge für die nächste Generalversammlung.

. Bestimmung des Ortes der nächsten Gencralversammlung.

Der l. Schriftführer: Der Präsident:

J. Zündel. J. Bubendorf.

®fl9“ewwe

Bücheranzeigen und Kritiken.

Lehrbuch der Fleischhygiene, mit besonderer Berücksichtigung der

Schlachtvieh- und Fleischbeschau, für Studierende der Veterinär

medizin, Tierärzte, Fleischbeschauem Ärzte und Verwaltungsbeamte

von Medizinalrat Dr. phil. Richard Edelmann, königl. sächs. Landes

tierarzt, Professor an der Königlichen Ticrärztlichen Hochschule in

Dresden. Mit 2 Farhcntafeln und 201Textabbildungen. Zweite

umgearbeitete Auflage. ‘Verlag von Gustav Fischer in Jena.

1907. Preis 10 M., gebunden 11 M.

Die zweite Auflage des den Tierärzten bereits rühmlichst be

kannten Lehrbuches für Fleischhygiene ist nach denselben bewährten

Gesichtspunkten aufgebaut, wie die erste. Die Entwicklung der

Fleischbeschau und der Ausbau derselben sind in den letzten

Jahren indessen so gewaltige gewesen, vorwiegend mit Bezug auf

die Organisation, demnächst nach der wissenschaftlichen, auf

Forschung fußenden Seite hin, daß die zweite Auflage im Vergleiche

zu der ersten beträchtlichem Änderungen aufweist, als es nach der

schlichten Mitteilung in dem Vorwort, daß sie äußerlich wenig von

der ersten abweiche, und nach der bei jeder Neuauflage selbst

verständlichen Notiz, daß eine genaue Durchsicht und Ergänzung

stattgefunden habe, erscheinen könnte. Einzelne Artikel sind

gänzlich umgestaltet, wie das Verfahren zur Unterscheidung der

verschiedenen Fleischarten, das Dämpfen des bedingt tauglichen

Fleisches, ferner diejenigen über die weiter erforschten Seuchen

und Tierkrankheiten, über die Fäulnis und die Fleischvergiftungen,

Neu eingefügt sind Hinweise auf die Vorschriften beim Transport

von Tieren. Das Buch ist etwas umfangreicher geworden und die

Zahl der Abbildungen um 29 vermehrt. Dem Text geben Kürze.

Übersichtlichkeit, kritische Sichtung der Spreu vom Weizen und

eine meisterhafte und klare wissenschaftliche Darstellung das

Gepräge. Die erste Auflage erscheint, mit der zweiten verglichen,

trotzdem zwischen beiden nur eine Spanne Zeit von vier Jahren

liegt, wegen der Fortschritte der Fleischhygicne ziemlich veraltet.

Daß dagegen letztere den modernen Stand der Fleischhygiene

getreu wiedergibt, braucht nicht besonders hervorgehoben zu

werden, dafür bürgen die führende Stellung des Herrn Verfassers

in der Fleischbeschau und seine hervorragende Mitarbeit bei dem

gesetzlichen Ausbau der Fleischhygicne. Noch besondere

Empfehlungen dem Lehrbuch auf den Weg zu geben, dessen bedarf

es deshalb kaum, schon die erste Auflage hatte dem Werke die

Stellung geschaffen, die es verdient, die Rolle eines maßgebenden

und zuverlässigen Ratgebers für alle praktischen und in der

Fleischbeschau tiitigcn Tierürzte. Ginge.

 
Die Hufkrankheiten des Pferdes, von Professor Dr. H. Müller-Berlin.

Mit 46 eingedruckten Abbildungen. Preis 7 M. Verlag von P. Parey.

1906.

Das bekannte Möllcrsche Handbuch der Hufkrankheiten ist

im vergangenen Jahre in der vierten Auflage erschienen. Es hat

sich in seinem Äußern gar nicht und in seinem Inhalt nicht

wesentlich verändert. Der Autor hat aber nicht versäumt, bei der

Bearbeitung den neuen Forschungen und Erfahrungen dieses Gebietes

Rechnung zu ttagen.

Das Buch der Hufkrankheiten erfreut sich in Fachkreisen einer

großen Beliebtheit, die es wegen der meisterhaften Behandlung des

Stoffes und auch wegen der gediegenen Ausstattung im vollen Maße

verdient. P e t c r.

internationales Dentralblatt für die gesamte Tuberkuloseforsehung.

Herausgegeben von Brauer, de la Camp und Schröder. VViirz

burg, A. Stubcrs Verlag (Gurt Kabitzsch).

Diese Zeitschrift erscheint monatlich in der Stärke von zwei

Druckbogen. Der Abonnementspreis beträgt für den Jahrgang

12 M. Die Abonnenten der „Beiträge zur Klinik der Tuberkulose“,

herausgegeben von Professor Brauer erhalte'n die Zeitschrift gratis.

Vom II. Jahrgang liegen Nr. 1 und 2 vor. Es ist daraus zu

ersehen, daß alle neuen Erscheinungen auf dem Gebiete der

Tuberkuloseforschung referiert und besprochen werden. Weniger

wichtige Arbeiten werden nur dem Titel nach gebracht. Der Inhalt

wertvoller Forschungsergebnisse wird genauer mitgeteilt und zwar

tunlichst in der Sprache des Originals (deutsch, französisch, englisch).

Der Stoff wird übersichtlich gegliedert geboten in drei Gruppen:

Referate, Bücherbesprechungen, Kongreß- und Vereinsberichte, wo

bei die umfangreiche Gruppe „Referate“ weitere Unterahteilungen

aufweist (a. Allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie,

b) Ätioiogie und Verbreitung usw.).

Diejenigen Herren Kollegen, die sich rasch über die neuesten

Arbeiten über Tuberkulose informieren wollen, kann dieses inter

nationale Centraiblatt nur empfohlen werden. Richter.

La Zootechnlca Dell'Argentlns von Dr. Saivatore Baldassarre, Prof.

der Tierzucht an der Veterinär-Hochschule in Neapel. 1906. (‘00

perativa Tipograiica. Largo dci Bianchi.

Das vorliegende Buch enthält tierzlicbterische Studien aus

Argentinien, die Verfasser gelegentlich seiner Wirksamkeit als

Professor am Veterinärinstitut von Buenos Aires mit großem Fleiß

betrieben hat. Dieselben zeigen und begründen den rapiden Fort

schritt, den die große südamerikanische Republik binnen kurzer

Zeit auf diesem Gebiete gemacht hat. Ausführliche Betrachtung

wird auch der Fleischverwertung, die bei dem enormen Vieh

reichtum des Landes eine sehr wichtige Rolle spielt, gewidmet. —

Der Text wird durch viele Abbildungen veranschaulicht. Peter.

Neue Eingänge.

(Besprechung vorbehalten.)

Professor Dr. Wilhelm Sohlampp, Therapeutische Technik mit

besonderer Berücksichtigung der speziellen Therapie für Tierärzte.

Zwei Bände. II. Band, l. Hälfte. Verdauungs-Apparat. Mit 88

in den Text gedruckten Abbildungen. Verlag von Ferdinand Enko,

Stuttgart 1907. Preis 7,60 M.

Privatdozent Dr. Jean Schiffer, Der Einfluß unserer thera
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Beitrag zur Darmresektion beim Rind.

Von Metaphius iiihnk-Bernc (Oldenburg).

Zu den seltneren Erkrankungen des Rindes zählen die unter

der Bezeichung „Darmverschlingung“ zusammengefaßten Lage-.

verlinderungen des Darmes. Ich hatte vor kurzem Gelegenheit,

zwei Falle zu beobachten und. zu behandeln. Mit Rücksicht auf

das immerhin seltene Vorkommen dürfte es wohl angebracht

sein, die Krankheitsgeschichten zu veröffentlichen.

Fall I. Am Morgen des 16. Februar 1907 erschien der

Besitzer H. P. in 0. um für sein erkranktes l“/,jähriges, weib

liches Jungrind Arznei zu holen; er macht folgende Angaben:

Das fragliche Tier fresse seit dem 15. Februar früh nichts

mehr, am vorhergehenden Abend habe e‘s noch mit regem Appetit

das vorgelegte Futter verzehrt. Der Bauch sei etwas aufge

trieben, Wiederkäuen fehle völlig, anfangs sei noch Kot abgesetzt

werden, derselbe habe aber festere Konsistenz gehabt, jetzt sei

völlige Verstopfung eingetreten. Kolik habe er nicht wahr

genommen, doch sei das Rind jetzt unruhig, stehe oft auf, um

sich alsbald wieder hinzulegen. Gefüttert habe er Heu und

Roggenhäcksel. Besitzer führt die Krankheit auf die Fütterung

zurück und hat in der Annahme, daß es sich um Verstopfung

handele, dem Tiere bereits insgesamt ca. 2‘/‚ Pfund Glauber

salz eingegeben, Kotabsatz habe jedoch nicht stattgefunden. Da

der Besitzer zu einer Untersuchung des Tieres nicht zu bewegen

war, so erhält er folgende Medikation:

Rp. Tartar. stibiat.

Rhizom. Seratr. :Tä 12,0

„ Calam. 75,0

Magnes. sulf. 300,0

M. f. pulv.

mit der Anweisung, das Mittel auf dreimal im Laufe eines Tages

zu geben, und falls keine wesentliche Besserung eintreten sollte,

sofort Nachricht zu geben.

 

Besuch, da im Befinden des Rindes eine Verschlechtertmg ein

getreten sei.

_Untersuchungsbefundz Mäßig gut genährtes, schwarzbuntes,

weibliches Jnngrind (Wesermarschschlag), ca. 1“’/. Jahr alt,

nicht trächtig, liegt völlig teilnahmlos im Stande. Das Haar

kleid ist rauh, die Augen stier, trübe und glanzlos. Nur sehr

schwer ist das Rind zum Aufstehen zu veranlassen, es ist so

schwach, daß es sofort in den Karpalgelenken zusammenbricht,

während es die Hinterbeine weit auseinander stellt. Durch

einen unter die Brust durchgezogenen und von zwei Männern

gehaltenen Sack wird dem Tiere Unterstützung gewährt, so daß

die weitere Untersuchung im Stehen erfolgen kann. Am Respira

tionsapparat ist außer angestregter Atmung krankhaftes ‚nicht

zu ermitteln, Atmungsfrequenz wurde nicht festgestellt. Puls

frequenz 94, der Puls selbst ist klein, kaum zu fühlen (art.

axillar.). Herzstoß ist sicht- und fühlbar, die Herztätigkeit

sehr stark pochend, die Herztöne sind rein ohne Nebengeräusche.

Temperatur 39,0 °.

Der Hinterleib ist links mäßig aufgetrieben, das Tier steht

mit gekrümmtem Rücken (Katzenbuckel) da. Druck auf‘ den

Schaufelknorpel und auf den Rücken lösen keine Schmerzens

äußernngen aus. Pansenbewegung ist nicht zu fühlen und Pausen

geräusche sind nicht zu hören; während der ca. 2 Minuten

dauernden Auskultation des Darmes sind irgendwelche Geräusche

nicht wahrzunehmen. Der Schwanz, die Umgebung des Afters

und der Scheide ist mit einer schwarzroten Masse von salben

artiger Konsistenz verunreinigt. Der After ist geschlossen und

die Mastdarmschleimhaut leicht nach außen gedrängt. Die rektale

Untersuchung ergibt, daß im Rectum keine Kotmassen vorhanden

sind, dafür jedoch die vorerwähnte schwarzrote, teerartige Masse,

die als eingedicktes Blut und Schleim angesprochen wird. Harn

blase mäßig gefüllt. Beim Abtasten der Bauchhöhle fühlt die

untersuchende Hand zuerst einen derben festen, höckerigen

Am 17. Februar wünscht der Besitzer 1 Körper, der als Niere erkannt wird, etwas kaudal und ventral
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davon befindet sich ein runder, derber, wulstiger Körper, bei

dessen Berührung das Tier keine Schmerzen äußert, und der

als verlagerter Darm angesprochen wird.

Auf Grund dieses Befundes lautete die Diagnose:

verschlingung“, der Besitzer will das Tier lieber verenden lassen

als es schlachten, und auf seine Frage, ob denn keine andere

Hilfe möglich sei, schlug ich ihm Operation vor, indem ich ihn

jedoch auf den wahrscheinlichen ungünstigen Ausgang aufmerksam

machte. Der Besitzer war einverstanden.

Zum Zwecke der Operation wird das Tier aus dem Stande

herausget'ührt und an eine Holzwand (Pferdestall) geführt. An

dieser Wand wird der Kopf des Tieres mit einem Strick be

festigt; mn den Hinterleib herum, unmittelbar vor den Hinter

gliedmaßen wird ein kräftiger Strick geschlungen, der oberhalb

des Tieres ebenfalls befestigt wird, unter die Brust kommen

Mehlsäcke. Es gelingt so, das Rind stehend zu erhalten, am

Kopf, an der Brust und an der Hinterhand wird je ein kräftiger

Mann postiert, dessen Aufgabe es ist, das Tier an die Wand zu

drängen und es zu stützen.

In der rechten Flankengegend werden die Haare auf eine

größere Fläche’ abgeschoren und die ganze Gegend während

5 Minuten mit Seife, Bürste und heißem Wasser gereinigt, mit

heißem Wasser abgespült und mit 1°/„„ Sublaminlösungr des

infiziert. Dieselbe Lösung dient auch zum Einlegen derlnstrumente

und mehrerer Handtücher. Ein geeigneter Mann, der zur Hilfe

leistung bestimmt ist, hat sich Arme, Hände und Nägel gründlich

zu reinigen und zu desinfizieren. Die Operation selbst wird

ohne jedes örtliche oder allgemeine Anästhetikum vorgenommen.

Der Hautschnitt ist ca. 25 cm lang und verläuft parallel mit

den Fasern des Muscul. obliqnu. abdom. intern. d. h.-von hinten

oben nach vorn und unten in der Richtung auf das Ellbogen

gelenk, die einzelnen Muskelschichten werden mit dem Messer

durchschnitten und die Fasern des obliqu. intern. auseinander

gedrängt wodurch das Bauchfell zutage tritt. Erst nachdem

die Blutung der Wunde völlig gestillt ist wird der Peritonäum

mit der Pinzette gefaßt und mit der Schere eingeschnitten und

dieser Schnitt zwischen dem in die Bauchhöhle eingeführten

Zeige- und Mittelfinger erweitert. Die in die Bauchhöhle ein

gefaßte Hand erfaßt auch alsbald den vom Mastdarm aus wahr

genommenen runden, wulstigen Körper, der sich außerhalb der

Bauchhöhle als ineinander geschobener Dünndarm zu erkennen

gibt. Während die Hand sich in der Bauchhöhle befindet und

auch nachdem das invaginierte Darmstück mit einem genügenden

Stück Gekröse hervorgezogen ist, hat der assistierende Mann

eins der oben bezeichneten Handtücher um den Arm resp. den

aus der Wunde tretenden Dünndarm zu legen und gegen die

Flankenwunde zu pressen, damit keine Verunreinigung statt

finden kann.

Das invaginierte ca. 25 cm lange Darmstück stellt einen

bogenförmigen Zylinder von blauroter Farbe und wurstartiger

Konsistenz dar. An dem einen Ende dieses Zylinders, wo der

eine Damabschnitt mit seinem Gekröse in den andern Darmteil

eingedrungen ist, befindet sich eine gelblich gefärbte aniimische

Strangulationsmarke. Der aufnehmende Darmabschnitt sieht an

einer ca. 3 cm langen 1 cm breiten am Gekrösansatz befindlichen

Stelle fast schwarz mit einem Stich ins Grüne aus.

Etwa 10 cm anal resp. oral von dem invaginierten Darm

stück wird der Dünndarm jederseits zweimal unterbunden, nach

dem das Gekröse an diesen Stellen zuvor eingeschnitten wurde.

„Darm

 

Dann wird ein keilförmiges Stück des Gekröses isoliert, die

einzelnen Gefäße mit Vömelseide unterbunden und die an der

Spitze des Keiles eintretenden Arterien und Venen mit der

Nadel umstochen und en masse ligiert. Dies war erforderlich,

weil trotz zahlreicher Einzelunterbindungen, auf einem be

schränkten Stück die Blutung nicht gestillt werden konnte. Der

Dünndarm wird jetzt durchsclmitten und die beiden getrennten

Dünndarmteile mit der zur Unterbindung benutzten Seide ge

halten. Beide Darmstiimpfe werden mit 1°/00 Sublaminlösung

desinfiziert und dann, am Gekrösansatz beginnend, mit einander

vernäht in der Weise, daß die Nadel von jeder Schnittfläche

0,5 cm entfernt durch die Serosa und Muscularis hindurchgefülxrt

wird. Die einzelnen Stiche der fortlaufenden Naht folgen sich

in ganz geringen Abständen. Es kommt auf diese Weise Serosa

auf Serosa. zu liegen, während die Schnittflächen des Darmes

in Form eines Wulstes in das Lumen hineinragen. Nachdem

die Darmabschnitte wieder vereinigt sind, wird das Gekröse

genäht indem beide Blätter der Serosa mit fortlaufender Naht

geheftet werden. Nach Entfernung der beiden Seidenligaturen

und nach abermaliger Desinfektion des ganzen außerhalb der

Bauchhöhle befindlichen Darmabschnittes Iwird dieser wieder

versenkt. Bauchfell und Muskulatur werden nacheinander in

fortlaufender Naht vereinigt, während die. Haut mittelst Knopf‘—

naht geschlossen wird. Als Nähmaterial diente für den Darm

resp. Bauchwand karbolisierte Vömelseide Nr. 1 resp. 5, während

ziemlich dicker Bindfaden zur Hautnaht Verwendung fand. Das

invaginierte Darmstück befand sich vor dem Beckeueingange,

also nahe dem Übergange des Leerdarmes in den Hüftdarm.

Der oral von der Verschlußstelle befindliche Darmteil enthielt

dünnbreiige Kotmassen, während im analen Teile eine schmutzig

rote Flüssigkeit sich vorfand (Stauungsblutung und Stauungs

transsudation). Das ineinandergeschobene Darmstück sieht auf

der Serosa trübe aus und es findet sich ein feiner Belag von

Fibrin auf ihm. Das ganze resezierte Stück mißt aufgeschnitten

58 cm, das aufnehmende Darmstück sieht blaurot aus, ist ge

schwollen und die Schleimhaut hat dunkelrote Farbe, während

das eingeschobene Darmstück fast schwarz mit einem Stich ins

Grüne aussieht (Nekrose). Das Darmlumen war völlig verlegt,

durch Druck und Zug war die Invagination nicht zu lösen, so

daß der Befund erst nach dem Aufschneiden des Darmes er

mittelt werden konnte.

Das Tier bleibt nach der Operation ruhig liegen, während

der ganzen Dauer derselben (ca. 1‘/2 Stunde) hat es keine

Schmerzensäußerung zu erkennen gegeben, trotzdem ein Nar—

kotikum nicht verabfolgt wurde. Zwei Tage später, am 19. Fe

bruar, schreibt mir der Besitzer das Rind sei in der Nacht

vom 17./18. gegen 3 Uhr plötzlich verendet, nachdem es vorher

noch mehrere Male etwas Mehltrank zu sich genommen hätte.

Die Sektion des Kadavers konnte ich nicht vornehmen, weil der

Besitzer dasselbe am 18. schon verscharrt hatte, ohne es abzu

ledern. Bemerkenswert an diesem Falle ist der Umstand, daß

der Besitzer keine Kolikerscheinungen wahrgenommen hat, ob

sie nun wirklich gefehlt haben oder ob sie in der Nacht auf

getreten sind und deshalb nicht beobachtet wurden, möge dahin

gestellt bleiben. Während der Operation ereignete sich noch

insofern ein Zwischenfall, als der am Kopf des Rindes postierte

Mann ohnmächtig zusammensank und fortgetragen werden mußte.

Fall II. Der Besitzer W. S. in O. bat mich 25. März 1907,

einen Ochsen zu behandeln, der seit 6 Uhr morgens heftige
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Kolik zeige und nichts mehr fresse. Ich konnte folgenden Be

fund erheben: ca. 2jähriger, mäßig gut genährter, schwarz

bunter Ochse (Wesermarschschlag) steht mit gekrümmtem Rücken,

gesträubtem Haarkleide und trübem Blick im Stande zurück.

Am Respirations- und Zirkulationsapparat sind keine Ver

änderungen vorhanden. Der Ochse schlägt in kurzen Zwischen

räumen mit den Hinterbeinen nach dem Bauche und will sich

hinlegen. Hinterleib nicht anfgetrieben, Darm- und Pausen

geräusche fehlen vollständig. Druck auf die Flankengegend ruft

Schmerzensäußerungen hervor. Von Zeit zu Zeit drängt das

Tier heftig mit Kot, der jedoch nicht abgesetzt wird; statt

dessen geht eine geringe Menge trüben, graurot gefärbten

Schleimes ab, der auch an der Umgebung des Schwanzes und,

des Afters haftet. Die exploratis per rectum ergibt folgendes

Bild: Der Mastdarm enthält keinen Kot und ist stark kontra

hiert, so daß die untersuchende Hand nur langsam vorzudringen

vermag. Die vermutete innere Einklemmung des Darmes (Über

wurf) war nicht vorhanden; denn am rechten sowohl als auch

am linken inneren Leistenring war keine Veränderung und auch

keine Schmerzhaftigkeit wahrzunehmen. Bei der systematischen

Untersuchung der Bauchhöhle des sehr unruhigen Tieres fühlt

die tastende Hand rechts von der Medianebene einen etwa

kindskopfgroßen Tumor, bei dessen Berührung sich der Ochse

rücksichtslos niederwerfen will. Bei der ahermaligen Berührung

des nicht näher zu erkennenden Körpers tritt dieselbe Er

scheiuuhg ein, außerdem schlägt das Tier heftig mit den Hinter

beinen nach dem Bauche. ~

Die Diagnose lautete „Darmverschlingung“ und der Be

sitzen‘ ist mit der vorgeschlagenen Operation einverstanden.

Beim Herausfiihren des Tieres aus dem Stande ist im Gang

desselben keine Besonderheit zu erkennen, insbesondere fehlt

ein steifer, gespannter Schritt. Die Befestigung des Ochsen

zum Zwecke der Operation ist die gleiche wie sub I, mit der

Abänderung, daß auch um die Brust herum unmittelbar hinter

den Vordergliedmaßen ein starker Strick geschlungen wird. der

dann oberhalb an der Wand befestigt wird; außerdem werden

beide Hintergliedmaßen mit einem oberhalb der Sprunggelenke

angebrachten Stricke zusammengebunden. Durch diese Art der

Befestigung wird sowohl das Einlegen und damit eine Even

teration als auch das Schlagen verhindert. Als Sedativum er

hält der Ochse eine Weinflasche voll Branntwein innerlich und

nach Anlegung des Hautschnittes 2proz. (‘ocainlösung intra

musculär injiziert. Die Vorbereitung und die Ausführung des

Flankenschnittes geschieht in der gleichen Weise wie oben be

schrieben doch war der Schnitt etwas nahe an den Hüfthöcker

herangekommen, wodurch ein größeres arterielles Gefäß (art.

circumflex. ilei profund.?) getroffen worden war. Erst nach

dessen Unterbindung und nachdem die Blutung völlig gestillt,

wurde das Bauchfell mit der Schere durchschnitten. Die in

die Bauchhöhle eingeführte Hand fühlt, nach Beiseiteschieben

des vorliegenden Netzez, den schon vom Rectum aus ermittelten

Körper, bei dessen Berührung der Ochse, der bislang ruhig da

gestanden, Abwehrbewegungen macht. Außerhalb der Bauch

höhle gezogen gewahrt man, daß es sich um den blaurot ge

färbten Dünndarm, der sich um die Achse des eigenen Gekröses

um ca. 2700 gedreht hat, handelt. Diese Drehung läßt sich

durch Rückdrehung nach links lösen und nun gewahrt man,

daß auch noch eine Einschiebung des Dünndarms besteht. Die

Imagination ist ca. 10 cm lang und läßt sich nicht auseinander

 
ziehen. Der weitere Verlauf der Operation ist derselbe wie bei

Fall I, nur daß die Haut mit fortlaufender Naht vereinigt wird

und daß auf die Wunde Formaldehyd-Gelatine Beugen kommt.

Das unter der Einwirkung des Alkohols stehende Tier

hatte während der ganzen Operation nur wenig reagiert, es

bleibt nach Lösung der Befestigungen in Brust-Bauchlage liegen.

Das resezierte Darmstück weist die Erscheinungen der Stauungs

hlutung und Stauungstranssudation auf, es ist nach dem Anf

schneiden 31 cm lang. Was die Entstehung anbelangt, so

dürfte sich wohl primär die Invagination ausgebildet haben,

während die Achsendrehuug um das Gekröse (Volvulus mesen

terialis) wohl erst durch das rücksichtslose Hemmwerfen in

Verbindung mit krankhaften Darmkontraktionen entstanden ist.

Am dritten Tage nach der Operation fand ich den Patienten

im Stalle stehend, die Umgebung der Wunde war etwas ge

schwollen und bei Druck schmerzhaft. Palpation des Hinter

leibes läßt keine Flüssigkeitsgerüusche erkennen, Darm- und

Pansengeräusche sind vorhanden, aber noch gering. Tempe

ratur 39,3°. Während meiner Anwesenheit fand Kotabsatz

statt, der Kot selbst hatte normale Farbe und dünnbreiige

Konsistenz. Der Vertreter des Besitzers erzählte, daß der Ochse

am Tage nach der Operation gelegen und nur Wasser genommen

habe, am zweiten Tage jedoch habe er schon ein wenig Heu

gefressen und sei auch aufgestanden. Am elften Tage nach

der Operation (5. April) werden die Nähte der per primam ge

heilten Wunde entfernt. Das Tier frlßt, ist munter und der

Kotabsatz erfolgt in normaler Weise. Anfang Juni hat der

Besitzer den Ochsen an einen Händler verkauft, wohl der beste

Beweis für die völlige Genesung.

Die Diagnose der „Darmverschlingung“ beim Rinde stützt

sich neben der plötzlich auftretenden Kolik —‚ die jedoch auch

fehlen kann (Fall I), resp. nicht beobachtet wurde —— neben

der vollständigen Pansen- und Darmlähmhng, der Verstopfung,

dem Abgang von Blut und blutigem Schleim und der Ver

änderung des Allgemeinhefindens vor allem auf den positiven

Ausfall der rektalen Untersuchung. Falls diese negativ ausfallen

sollte, dürfte man meines Erachtens nur die Wahrscheinlichkeits

diagnose stellen können. Wichtig ist ferner eine genau erhobene

Anamnese, da oft scheinbar unwichtige Tatsachen zu einer

völlig veränderten Beurteilung eines verdächtigen Krankheits

bildes führen können. Ich glaube diese Behauptung am besten

durch folgenden Fall illustrieren zu können:

Am 30. März hatte ich eine ca. 8 Jahre alte Kuh der Frau

H. in H. wegen schwerer Indigestion behandelt und nachdem

mir die Besitzerin am 31. März Besserung der Kuh mitgeteilt

hatte, wünscht sie am 2. April Besuch, weil die behandelte Kuh

seit etwa zwölf Stunden gar nichts mehr fresse, Kolik habe und

verstopft sei. Ich fand bei dem Tiere heftiges Schlagen nach

dem Bauche, Auftreibung der linken Bauchseite, Pansen- und

Darmgeräusehe sind nicht zu hören. Druck auf den Rücken

und den Schaufelknorpel sind nicht schmerzhaft. Schwanz und

Umgebung des Atters mit Blut beschmutzt. Im Mastdarm keine

Kotmassen, dagegen tibrinöse Massen mit geringen Mengen ge

ronnenen, dunkelrot gefärbten Blutes vermischt. Vor dem

Beckeneingsnge rechts von der Medianebene befindet sich ein

runder, fluktuirender, nicht näher zu erkennender Körper, bei

dessen Berührung die Kuh lebhafte Schmerzen äußert. Mit

Rücksicht auf diesen Befund glaubte ich die Diagnose „Darm

verschlingung“ gesichert zu haben. Therapie: Operation, die
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wie sub. II angegeben erfolgte. Mit dem in die Bauchhöhle

eingeführten Arme untersuchte ich alle Organe eingehend, konnte

jedoch eine „Verschlingung“ des Darmes nicht ermitteln, dafür

jedoch zu meiner grenzenlosen Verblüffung feststellen, daß der vom

Rektum ausgefühlte Körper der »— trächtige Uterus (im fünften

Monat) war. Nach Vernähung der Bauchwunde erhielt das

Tier 0,1 Veratrin. sulf. subcut. und innerlich Tartar. stib. in

Wasser gelöst. Die Kuh besserte sich, am 11. April wurden

die Nähte der per primam geheilten Wunde entfernt und bis

jetzt erfreut sich das Tier des besten Wohlbefindens.

Der von mir begangene Fehler lag in der unvollständigen

Aufnahme der Anamnese, da ich andernfalls wohl die fibrinös

blutigen Abgänge aus dem Mastdarm und das Darniederliegen

der Darm- und Pansentätigkeit auf die vorhergegebenen Drastica

zurückgeführt hätte, während sie mich so in Verbindung mit

dem scheinbar positiven Rektalbefuude die falsche Diagnose

„Darmverschlingung“ stellen ließen. Auf welche Ursache die

Kolikerscheinungen sowie die Schmerzensäußerungen bei der

Berührung des Uterus zurückzuführen war, vermochte ich nicht

festzustellen.

Eine eigenartige Erkrankung eines Kalbes.

Von Tierarzt Mllhrudt-Kopaschin.

Am 1. Juli abends rief mich ein hiesiger Besitzer zu seinem

kranken Kalbe. Auf dem Wege dorthin berichtete er mir, daß

das Kalb bereits seit Sonntag, 30. Juni, krank sei. Zuerst

habe das Kalb an einzelnen Stellen zu bluten angefangen. Es

sähe aus, als wenn das Kalb an diesen Stellen mit einem

Messer geritzt worden wäre. Einige Stunden (1-—3) bluten

diese Stellen und dann hören sie unter Bildung einer schwarzen

Blutkruste und unter Bildung neuer auf. Am Montag sei dies

Bluten stärker geworden. Das Kalb habe ferner vor 8 Tagen

Durchfall gehabt, und darauf habe ihm der Besitzer Thüringer

Pulver eingegeben, das sofort den Durchfall beseitigte. Ob

dieser merkwürdigen Anamnese ließ ich alle Kälberkrankheiten

vor meinem geistigen Auge Revue passieren, ohne daß ich je

doch eine fand, die ich als ruhenden Punkt in der Gedanken

Flucht hätte ansehen können. Höchst neugierig betrat ich da

her den Stall und fand tatsächlich die Angaben des Besitzers

bestätigt. Es war ein kräftiges, 14 Tage altes Kuhkalb,

welches über den ganzen Körper mit blutenden Stellen behaftet

war. Es sah wirklich so aus, als wenn das Kalb an diesen

Stellen mit einem Messer geritzt worden wäre. Ebenso fand

ich an den verschiedenen Körperteilen schwarze Blutkrusten.

Die blutenden, 1/, Pfennig bis Pfennig großen Stellen zeigten

verschiedene Formen; viele waren kreisruud. Strich man die

Haare auseinander, so bemerkte man, daß diese Stellen haarlos

waren. Fernen konnte man beobachten, wie aus den Poren

hellrotes Blut hervorsickerte und dann zu Boden tröpfelte. Ver

letzungen bestanden also an diesen Stellen nicht. Dieselben

waren auch nicht geschwollen, nicht schmerzhaft und nicht

vermehrt. Die nichtblutenden Stellen zeigten nach Entfernung

der schwarzen Blutkrusten nichts Bemerkenswertes. Das Kalb

war etwas matt, sonst aber munter und sog noch. Kotabsatz

bestand. Der Kot war_dickbreiig und von gelber Farbe. Der

Harn war klar. Die Konjunktiven sahen blaß aus, ebenso die

und Maulschleimhaut. Der Puls war schwach, Puls

frequenz erhöht. Fieber bestand nicht.

Nasen

Ich ordnete nun an,

 

daß die blutenden Stellen mit Essigwasser und Spiritus abge

waschen werden sollten. Nächsten Tag wollte ich Extr. Hy

drastis verschreiben. Da jedoch an diesem Tage der Zustand

derselbe, eher noch verschlechtert war, fuhr der Besitzer mit

dem Kalbe zum hiesigen Kreistierarzt, der jedoch erst spät von

der Praxis heimkam. Er mußte nun das Kalb, wahrscheinlich

infolge eintretender Herzschwäche, die wiederum durch den

starken Blutverlust bedingt war, notschlachten. Der Kreis

tierarzt, welcher durch langjährige Praxis gewiß große Er

fahrungen besitzt, äußerte sich dann zum Besitzer, daß ihm

ein ähnlicher Fall bisher nicht vorgekommen wäre. Abends

rief mich nun der Besitzer zur Fleischbeschau und konnte ich

hierbei folgenden Befund aufnehmen.

Das Fleisch war fest, trocken und von normaler Farbe. Die

Fleischlymphdriisen waren nicht geschwollen, der Durchschnitt

war mäßig feucht, aber blutrot gefärbt. An den inneren Organen

konnten bis auf die Gallenblase und den Dickdarm keine Ver

änderungen wahrgenommen werden, weder Schwellungen noch

Blutungen, noch Verfärbungen etc. Die Schleimhaut der Gallen

blase zeigte namentlich gegen den Anfang des Ductus chole

dochus Blutungen. Dieselben hatten verschiedene Form und

Größe. Sie reichten bis auf die Oberfläche, wo man ein wenig

geronnenes Blut mit dem Messer abstreifen konnte. Die Galle

war klar und von gelblich-braungrüner Farbe.

Genau dieselben Blutungen bemerkte man in mäßiger An—

zahl auch im Dickdarm. Das Fell zeigte auf der Innenfläche

oben beschriebene rote Flecke, welche bis auf die Außenfläche

reichten. Das Unterhautbindegewebe war dagegen völlig intakt.

Auf Grund dieses Fleischbeschaubefundes und auf Grund dessen,

daß mir in der Humanmedizin eine ähnliche Krankheit nicht

bekannt ist, riet ich dem Besitzer den Fleischgenuß, allerdings

auf seine eigene Gefahr hin. Als ich mich nächsten Tag nach

dem Geschmacke und dem Bekommen des Fleisches erkundigte,

gab mir der Besitzer schmunzelnd und sich vergnügt den Voll

hart streichend, dahin Bescheid, daß das Fleich ihm gut ge

mundet habe und ihm gut bekommen sei.

Betreffs der Ätiologie habe ich folgende Ansicht. Es han

delt sich um eine Lokalkrankheit, und zwar sind wahrscheinlich

Kapillargefäße der Haut stellenweise erkrankt. Eine Blutkrank

heit kann es nicht sein, da bei einer solchen das Blut und die

inneren. Organe erhebliche Veränderungen aufweisen würden,

was jedoch nicht der Fall war. Die Blutungen in der Gallen

blase und dem Dickdarme sind wohl mehr nebensächlicher

Natur, da weder die Galle noch der Daminhalt blutig gefärbt

waren.

Mir ist in unserer Literatur eine ähnliche Krankheit nicht

bekannt, und ich veröffentliche daher diese ausführliche Krankheits

geschichte mit der Bitte, daß sich Kollegen, die ähnliches in

ihrer Praxis erlebt haben, hierzu äußern möchten.

Paraproktaler Abszeß.

Von Oberveterinär Perl-Ludwigslust.

Beistehend abgebildete Stute — fiinfjährig, Mecklenburger —.

wurde mir Anfang Mai 1907 vorgeführt mit folgendem Vor

bericht.

Seit drei Wochen zeigt sich eine allmählich an Ausdehnung

zunehmende Anschwellung rechts neben dem After und unter

halb des letzteren, wodurch After, Mittelfleisch und Wurf all



24. Dezember 1907. BERLINER TIERÄRZTLICHE wocnnuscnmrr. 955

 

 

mählich nach links gedrängt wurden. In den letzten Tenag

machte sich Appetitlosigkeit und zunehmende Verstopfung geltend.

Am Tage der Vorführung hat Patient Fäces noch nicht ab

gesetzt. — Das Leiden ist erfolglos vorbehandelt. —

Status praesens: Geringe Abmagerung. After, Mittelfleisch

und Wurf sind durch eine Anschwellung in der rechten Nachbar

schaft erheblich nach links verlagert. Das Einführen der mit

Schweineschmalz eingefetteten Hand in den Mastdartn bereitet

dem Pferde große Schmerzen. In der Ampulle des Mastdarms

sind große Mengen von sehr trockenen, geballten Fäces ein

gekeilt infolge Kompressionsstenose im Endstück, ver

ursacht durch eine ge

schwulstartige Masse im

rechtsseitigen paraproktalen

Gewebe. Die Konsistenz

der letzteren ist im Rektum

sehr fest, außen dagegen

läßt die Palpation der am

meisten hervorgewölbten

Stelle (Gegend des weißen

Kreuzes) Fluktuation in

der Tiefe vermuten; diese

Wahrscheinlichkeit steigert

sich bei gleichzeitiger

Palpation außen (rechte

Hand) und rektal (linke

Hand).

Bei dem Versuch, eine Probepunktion zu machen, ergibt

sich, daß ein Abszeß vorliegt, der an der Stelle der stärksten

Vorwölbung schon merkwürdig oberflächlich liegt. Nach

Spaltung entleert sich reichlich ein Liter diinnflüssigen, grau

gelben, wenig iibelriechenden Eiters. Die Abszeßhöhle erstreckt

sich etwa 25 cm neben dem Mastdarm nach vorn.

Das weiße Kreuz bezeichnet die Stelle der stärksten Vor

wölbung und der Spaltung.

Nachbehandlung: Antiseptische Irrigationen und Klysmen.

Nach etwa 4 Wochen ist die Abszeßhö'hle völlig verheilt

und das Befinden des Tieres wieder normal.

Über die Ursache konnte nichts ermittelt werden. Das Pferd

hat nie an Kolik gelitten.

  

Dermoidcyste hinter der Schulter bei einem Pferde.

Von R. Eberhardt, Oberveterinär, Leipzig.

Ein schweres, braunes, öjähriges Zugpferd hatte hinter der

linken Schulter, etwa in der Mitte zwischen Regie infraspinata

und Regie postscapularis eine hühnereigroße, ovale, unter der

Haut verschiebbare, am Grunde jedoch nur mäßig bewegliche

und mit der Konsistenz eines schlaffen Muskels ausgestattete

Geschwulst. Dieselbe wurde im ganzen operativ entfernt.

Während der Operation zeigte es sich, daß die Geschwulst von

einer grauweißen, festen Kapsel umgeben war, mit einem Stiele

durch den Schulterhautmnskel hindurchging und dann in dem

darunter liegenden Bindegewebe endete. Nachdem die Geschwulst

entfernt war, wurde auf dieselbe ein Einschnitt gemacht, wobei

aus der entstandenen Öffnung eine weiße, reiswasserähnliche

Flüssigkeit, in welcher weiße, reiskornähnliche und bis reiskorn

große Gebilde schwammen, abfloß. Die beschriebenen Gebilde

fanden sich auch in dem hohlen Stiele der Geschwulst. Hierauf

 

wurde noch ein rundlicher, taubeneigroßer Haarballen, welcher

aus ungefärbten und an der Oberfläche mit einem weißlichen,

klebrigen Belag versehenen Haaren bestand, entleert. Die nur

sichtbare innere Cystenwand ließ an der Oberfläche kleine

Griibchen und einige noch fest sitzende Haare erkennen, woraus

sich wohl mit Sicherheit schließen läßt, daß die Cystenwand

ein Stück verirrte äußere Haut darstellt. Diese hat dauernd

Haare weiter produziert, die sich nach ihrer Loslösung nach

und nach zu einem Ballen vereinigt haben. Die rundliche Form

war durch den vorhandenen natürlichen Hohlraum vorgeschrieben.

Die Vereinigung selbst ist jedenfalls durch Aneinanderlagerung

der abgestoßenen, klebrigen und deshalb leicht zusammenhaftenden

Haare, sowie durch die gewöhnliche Körpererschiitterung infolge

der Bewegung bedingt worden.

Zwerchfellkr'a'mpfe beim Pferd?

Von prakt. Tierarzt Friedrich Roßhsch-Gera-R.

Am 29. Mai wurde ich abends 9 Uhr nochmals zu einem

Patienten gerufen, der seit dem ‘24. Mai mit Bornascher Krankheit

behaftet war, nach Angabe des Besitzers solle sich bei dem

Tiere während des Fressens plötzlich starkes Husten eingestellt

haben. Die Untersuchung ergab, daß das eigentümliche Geräusch,

welches sich in gewissen Zwischenräumen vernehmen ließ,

unmöglich Husten war, sondern durch Zwerchfelikontraktionen

hervorgerufen sein mußte; es klang fast so, als wenn jemand

an einer Jauchenpumpe pumpt und dieselbe geht nicht an. Es

war interessant zu beobachten, daß regelmäßig zirka eine

Sekunde nach Hinabgleiten des Bissens am Halse 4—5 Mal

ganz rasch auf einander folgend die vermeintlichen Hustenstöße

einsetzten, gleichzeitig konnte man entsprechend den einzelnen

Stößen ein tiefes Einsinken der Vorbrust und ein kräftiges

Schlagen der Flanken feststellen. Wurde dem Tiere das Futter

weggenommen, so blieben die Erscheinungen aus, traten aber

sofort nach Abschlucken des ersten Bissens wieder auf, so daß

ich annehme, daß durch das Passieren des Bissens Kontraktionen

des Zwerchfells ausgelöst wurden.

Referate

Vorträge in der anatomischen und physiologischen

Sektion der Naturforscher-Versammlung in Dresden.

Schluß (vgl. Nr. 44. s. 794).

Referat von Profektor Dr. Hornickel.

Das Klefergelsnk der Säugetiere.

Von Professor Dr. W. Lubosch-Jena.

Lubosch teilt mit, daß das Kiefergelenk der Säugetiere

innerhalb des Stammes der Säugetiere selbst keine durchweg

homologe Bildung sei. Es kommt als primitives und höher

differenziertes Gelenk vor. Das primitive Gelenk hat in der

Trias und im Beginn des Jura bestanden. Lebende Re

präsentanten sind dafür die Monotremen und Edentaten. Diesem

Gelenk fehlt der Meniscus. Gemeinsam ist ihm ferner eine

eigentümliche Lagebezeichnung zu den Knochen der Nachbar

schaft (vor allem dem Alisphenoid) .— ferner eine‘ mächtige

Entwicklung der den Gelenkspalt auskleidenden Binde_gewebs—

schiebt — endlich eine Beziehung der Sehne des M. Pteri

goideus externus zu der bindegewebigen Überkleidung des

Kondylus. Histologisch erscheint die bindegewebige Überkleidung

des Kondylus und des Squamosnm als eine Art Faserknorpel,
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vergleichbar dem Gewebe der Intervetebralscheiben. In der

Tiefe darunter, nicht scharf abgegrenzt, liegt hyaliner Knorpel.

Die Herkunft der Knorpelzellen im Innern der bindegewehigen

Masse ist noch zweifelhaft. Vielleicht sind es Elemente, die

aus der tiefen, vom Meckelschen Knorpel herleitbaren Knorpel

schicht in das Bindegewebe eingewandert sind. Die Beziehungen

zwischen Monotremen und Edentaten beruhen wahrscheinlich

nicht nur auf Konvergenz. Bereits dies primitive Gelenk ist

ein universelles Gelenk gewesen.

Das höher differenzierte Gelenk ist durch drei Eigen

tümlichkeiten ausgezeichnet: 1. Es ist ein Doppelgelenk. 2. Seine

Lage an der Schädelbasis ist gegen die des primitiven Gelenkes

verschoben. 3. Es besitzt eine sehr difi‘erenzierungsfähige Ur

form. Die Entstehung des Meniscus wird auf die Lockerung

der Bindegewebsschwarte des Kondylus zurückgeführt (Gaupp).

Der Meniscus ist also ein Neuerwerh‚ kein Erbstück alter

Skeletteiie. Für die Lage an der Schädelbasis sind kommuni

zierende Einflüsse in der Beanspruchung des Alisphenoids, Tym

panicums, Pterygoids, Squamosums maßgebend. Diese Knochen

befinden sich in einem „Kampf der Teile“, woraus jeweils ver

schiedene Lageverhältnisse des Gelenks sich ergeben. Ge

meinsam aber ist stets die nunmehr gefestigte Lage lateral vom

Alisphenoid, die beim primitiven Gelenk noch nicht durchgehend

erreicht ist. Die Urform des Gelenks ist bei den fossilen

Marsupialia und Insectivora primitive. zu suchen, unter den

Pantotherien der Jura- und Kreidezeit. Das Urgelenk besaß

ein Tuberculum articulare, eine Fossa glenoidalis und einen

Processus retroglenoidalis. Lebende Repräsentanten sind die

Phalangeriden und die Insectivoren, beides Ordnungen, die der

primitiven Form durch insectivore Lebensweise nahestehen.

Insectivore Lebensweise, starke Tätigkeit des M. Pterygoideus

externus und allseitige kräftige Kaubewegung bei kleinen Tieren

war die. Ursache der Differenzierung dieses „universellen“

(Tornier) Gelenkes. Spezialisierung der Lebensweise hat aus

diesem universellen Gelenk dadurch Spezialformen hervorgehen

lassen, daß einzelne Bewegungen die Oberhaud gewannen und

zu Gestaltungen führten, die diese Bewegungen begünstigten.

Diese Differenzierung hat sich zweimal unabhängig von einander

vollzogen. Bei den Beuteltieren sind aus dem phalangeriden

artigen Gelenk die Gelenke der Didelphyiden, der Dasyuriden,

der Macropodidae und das Wombat entstanden, die uns An

passungen an carnivore, herbivore und rhizophage Diät dar

stellen und in convergenter Weise die ähnlichen Gestaltungen

der placentalen Gelenkformen wiederholen. Bei den Placental

tieren führte von den Insectivoren Spezialisierung zu den

Perissodactyliern, die eine ganz besondere als Trochoginglynius

zu bezeichnende Gelenkform besitzen, zu den Artiodactyliern,

die umsomehr in ihren Spezialgelenkformen auseinanderstreben,

je weiter vom Eocaen entfernt die vakanten Formen auftreten,

weiter zu den Carnivoren. Die Nagetiergelenke lassen vorläufig

Anknüpfungen nicht direkt zu; doch liefert Hyrax in merk

würdigen Variationen der Gelenkfläche Beispiele für den Über

gang einer hinten geschlossenen in eine hinten geöffnete Gelenk

fläche. Bei Insectivoren und den omnivoren Leuneriden, Affen

und Primaten bleibt die primitive Gelenkform erhalten. Erst

beim Menschen tritt in Zusammenhang mit der Aufrichtung des

Gehirns und der Veränderung der Kronenlinie des Gebisses

eine definitive Fortbildung der Gelenkfläche ein, die aber immer

universell bleibt.

 

 

Auf histologische, genealogische und allgemeinere Fragen

nach dem Wesen der vorliegenden Anpassuugsvorgänge wird in

dem kurzen Vortrage nicht eingegangen.

Histoioglach-physiologische Versuche über die primäre Färbbarkeit der

Nervenfasern (mit Demonstration histologischer Präparate).

Von Professor Dr. Reihe—Straßburg i. E.

Der Vorsitzende referiert seine schon früher publizierten

Referate: l. Über den Unterschied zwischen den peripheren

Nervenfasern und den intramedullären, motorischen Fasern

einerseits und allen Strangfasern und intrazentralen Nerven

fasern andererseits. 2. Über die Möglichkeit, neue Färbbarkeiten

durch Säuren zu aktivieren. 3. Über die Bedingungen, unter

denen primäre Färbbarkeiten verschwinden und 4. Über die

physiologischen Zustände, unter denen sich die primäre Färb

barkcit verändert zeigt. Unter dem Mikroskop werden ent

sprechende Präparate demonstriert. Von neueren Befunden sei

erwähnt: 1. Niederschlagsbildung primär färbbarer Substanz an

der Grenze von gutem und schlechtem Lösungsmittel. 2. Die

Unmöglichkeit, an der durch längere Polarisation primär unfärbbar

gewordenen Anode durch Säuren eine neue Färbbarkeit zu

aktivieren.

Über den Ursprung des melanotischen Pigments.

Dr. Mcirowsky (Graudenz).

M. weist nach, daß durch künstliche Beleuchtung einer

sonst mit; Kleidern bedeckten Stelle (Oberarm) je nach der

Dauer der Einwirkungszeit des Reizes mehr oder weniger

melanotisches Pigment an dem betreffenden Körperteil gebildet

wird und verfuhr noch, um dem Einwand zu begegnen, daß es

sich hier um eine künstlich hervorgegangene Entstehung des

Pigments handle, in folgender Weise: M. rasierte dunklen

Kaninchen die Haare ab und fand, daß die Haut blaß war;

er setzte nun die Tiere dem Sonnenlicht aus und sah die Haut

allmählich schwarz werden. Ferner zog M. zur Untersuchung

die Haut von Embryonen vom Rind, Schwein, Katze, Kaninchen

zu einer Zeit heran, in der sie gerade in die Pigmentbildung

eintrat. U111FehlschlüsSe zu vermeiden, wurden verschiedene

Fixationsflüssigkeiten angewendet. Das Resultat war folgendes:

Das Pigment ist ein Produkt der Zelle selbst; diese läßt während

der Pigmentbildung vier Stadien erkennen.

1. Stadium: Der Kern nimmt an Größe zu, die Nucleolen

wachsen und vermehren sich.

2. Stadium: Die Nucleolen treten aus dem Kern ins Proto

plasma aus.

3. Stadium: Im Protoplasma finden sich neben den aus

getretenen Nucleolen gröbere und kleinere schon in Pig

ment verwandelte Grannla; je mehr Pigment auftritt,

desto mehr nehmen die Nucleole ab.

«l. Stadium: Die Zelle ist mit Pigment angefüllt; man findet

in der Zelle keine Nucleolarsubstanz mehr und im Kern

nur einen kleinen Nucieolus.

Aus diesen Untersuchungen glaubt M. den Schluß ziehen

zu müssen, daß zwischen Nucleolarsubstanz und Pigment eine

Beziehung besteht in der Weise, daß die Nucleolarsubstanz das

farblose Vorstadium des Pigments ist, aus dem dieses hervorgeht.

Neue Beiträge zur Chemie und Physiologie der höheren Fettsäuren.

Von Medizinalrat Prof. Dr. Kunz-Krause, Dresden.

Von den im Pflanzen- und Tierreich gleich stark ver

tretenen organischen Verbindungen stehen die Fette und deren

Spaltlinge: die Fettsäuren obenan. Frühzeitig schon —- mit
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dem ersten Auftreten der Chemie als Wissenschaft —— sind da

her die Fette Gegenstand der wissenschaftlichen Erforschung

gewesen. Bald auch lernte man ihre Spaltung — ihre Ver

seifung — und damit neben dem Glyzerin ihre wesentlichen

Spaltlinge: die Fettsäuren und unter diesen g neben der Öl

säure — besonders die zwei verbreitetsten: die Palmitinsäure

und Stearinsäure kennen.

Diese beiden Säuren sind auch heute noch die wichtigsten

unter den sogenannten eigentlichen Fettsäuren.

Die Untersuchung dieser Fettstturen, wie der Fette über

haupt, wurde zuerst von Chevreul in seiner grundlegenden

Arbeit „Essais sur les corps gras“ in Angriff genommen. Später

— im Jahre 1854 — wurde ihre Kenntnis durch die klassischen

Untersuchungen von Heintz nach zurzeit wohl allgemeiner

Annahme besonders in der Richtung zu einem endgültigen Ab

schluß gebracht, daß man allgemein annimmt, alle und jede im

Pflanzen- und Tierreich aufgefundene Säure der Zusammen

setzung C„,H;„O2 bzw. 018 H;‚„O, sei eben „Palmitinsäure“

bzw. „Stearinsäure.“ und zwar die‘ sogenannte normale Palmitin

säure bzw. normale Stearinsäure mit unverzweigtem Carbonid

kern Cm bzw. C„.

Im Laufe der letzten Jahre ist es nun Kunz-Krause ge

luugen, je ein neues Isomeres dieser zwei Säuren: Nämlich

die Gallipharsäure Cm H32 02 und die Isostearinsäure 018 H;„, 02

aufzufinden und « die erstere in Verbindung mit Dr.Paul

Schelle, die letztere zusammen mit Dr. Friedrich Massute

M näher und als verschieden von Palmitinsäure bzw. Stearin

säure zu charakterisieren.

Die Gallipharsäure entsteht als Spaltungsprodukt aus

der Cyklogallipharsäure, einer von Kunz-Krause in den Gall

itpfeln aufgefundenen cyklischen Fettsäiure bei deren Oxydation

mit Kaliumpermanganat in alkalischer Lösung. Sie ist unlöslich

in Wasser, leicht löslich dagegen in Alkohol, Äther, Benzol,

Petroläther und verdünnten Alkalien. Aus Alkohol wird sie in

farblosen, bei 54° schmelzenden Nadeln erhalten. Ihre mole

kulare Zusammensetzung entspricht der Formel Cm H32 02 und

damit der allgemeinen Formel Cn H2n 02 der wirklichen Fett

säuren der Ameisensäure-Reihe. Die Zugehörigkeit der Galliphar

säure zu diesen ergibt sich auch aus ihrem sonstigen Verhalten.

Die alkoholische Lösung hinterlüßt beim Verdunsten auf Papier

einen Fettfleck und besitzt saure Reaktion. In der Lösung er

zeugt Ferrichlorid zum Unterschied von der Cyklogallipharsäure

nur Gelbfärbung, während die letztere dadurch intensiv blau

violett gefärbt wird. Brom wird nicht addiert. Die Galliphar

säure ist sonach eine gesättigte Monokarbonsäure, und zwar

eine Hexadecyl- oder Pentadekankarbonstture C1‚-‚ H‚„'COOH.

Demgemäß liefert sie Salze — Gallipharate —— von der all

gemeinen Formel 015113! ' COOM‚ so das gallipharsaure Silber:

C,_-, H„, ' COOAg, ein weißes, lichtempfindliches Pulver.

Die Gallipharsäure stellt sonach ein weiteres — viertes ——

Isomeres zu den drei bisher bekannten Pentadekankarbon

säuren Palmitinsäure (Sm. 62"), Di-Normal-Heptyl-Essigsäure

(Sm. 26——27°) und 3Methylpentakarbonsüure (Sm. (EIS—66°) dar.

Die Isostearinsäure 018H3602 wurde von Kunz-Krause

in Verbindung mit Friedrich Massute aus einem, von der

Firma Gehe & Co., Dresden, bei der Darstellung von Cantharidin

aus chinesischen Canthariden (Mylabris Cichorii) gewonnenen

Nebenprodukt erhalten, das sich bei der Untersuchung als ein

 

Gemisch von Cantharidin mit einer freien Fettsäure der Formel

018 H36 02 ergab.

Die Säure besitzt den Schmelzpunkt 67,25“, den dieselbe

auch sowohl nach fraktionierter Fällung in ‚17 Fraktionen mit

Baryumacetat, wie nach ihrer Überführung in das Kaliumsalz

und den Methylester und ebenso nach teilweiser Oxydation mit

Kaliumpermanganat unverändert beibehält. Die Isostearinsäure

besitzt sämtliche Eigenschaften der höheren eigentlichen Fett

säuren, besonders der Palmitin- und Stearinsäure. Ihrem Sonder

verhalten nach und vor allem auf Grund ihres Schmelzpunktes

stellt sie jedoch ein weiteres — fünftes — Isomeres zu den

vier bisher bekannten Heptadecancarbonsäuren: Stearinsäure

(Sm. 69,2 0), Neurostearinsäure (Sm. 84 O), Heptadecan-9-Oar

bonsäure (Dioctyl-Essigsäure, Sm. 38,5 °) und Cetylessigsäure

(Sm. 63,5 0»—64 O) dar.

Die Verschiedenheit von der gewöhnlichen Stearinsäure »«

ein Nachweis, der vor allem einwandfrei zu führen war —

ergab sich insbesondere aus den Oxydationsprodukten der

Säure mit Salpetersäure von 1,4 spec. Gew., in dem sie dabei:

Propionsäure, Buttersäure, Isoamyl (als Isoamylnitrit identi

fiziert) und insbesondere Dimethylglutarsäure COOH

H ' (l) ' CH;,

6a,

H ' ‘ CH3

(HOCH liefert,

während gewöhnliche Stearinsäure bei gleicher Behandlung ‘in

Glutarsäure GOOH

((1«‘H2)3

COOH verwandelt wird.

Der Nachweis des Vorkommens einer von gewöhnlicher

Stearinsäure verschiedenen, mit dieser aber isomeren Fettsäure

im Tierreich ist besonders deshalb von Bedeutung, weil einer

seits in der Literatur verschiedentlich über Säuren der Formel

C„, H36 02 als über Stearinsäure, jedoch mit von demjenigen der

gewöhnlichen Stearinsäure (69°, 2) abweichenden Schmelzpunkte

berichtet worden ist, und weil andererseits die in der Literatur

sich findenden Schmelzpunktangaben der Ester der Stearinsäure

mit denen übereinstimmen, die Kunz-Krause und Massute

für die aus der Isostearinsäure dargestellten Ester festgestellt

haben. Dies lä.ßt sich, wie aus bereits vorliegenden weiteren

Beobachtungen geschlossen werden darf, nur dadurch erklären,

daß die betreffenden Ester mit Säuren dargestellt worden sind,

die nicht gewöhnliche Stearinsäure, sondern identisch mit der

von Kunz-Krause und lllassute aufgefundenen Isostearinsänre

waren. Eine Nachprüfung dieser Verhältnisse behalten sich die

genannten Autoren vor.

Als besonders interessant sei noch der Umstand hervor

gehoben, daß die Bildung der Galläpfel, in denen die Cyklo

gallipharsäure, die Muttersubstanz der Gallipharsäure, gebildet

wird, auf den Blättern der Eiche durch einen tierischen Reiz

— das zur Larve sich entwickelnde Ei der Gallwespe — ver

ursacht wird und daß auch die Isostearinsäure tierischen Ur

sprungs ist.

Wenn auch die gewöhnliche Palmitin- und Stearinsäure

nach wie vor auch quantitativ die verbreitetsten der eigent

lichen höheren Fettsäuren bleiben werden, so dürfte der Nach

weis der möglichen Entstehung (Gallipharsäure) und Existenz
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(Isostearinsäure) zweier Isomeren als Produkte des tierischen

Stoffwechsels oder doch eines tierischen Reizes für die Physiologie

deshalb nicht ohne Bedeutung sein, weil besonders die Konstitution

der Isostearinsäure, neben erhöhter Reaktionsfähigkeit infolge

des Vorhandenseins mehrer lilethylgruppen, auf Beziehungen zu

den Eiweißkörpern hinweist. Die Untersuchung wird fortgesetzt.

Über die Ursachen des Todes bei den Einklemmungen

und Verlegungen des Darmes.

Von Professor Cadeäc.

(Journal de Lyon, Juli 1907.)

Die Achsendrehungen (Volvulus) und die Einklemmungen

des Darmes bilden einen Verschluß des letzteren, der ganz ver

schieden ist von dem durch Iudigestionen und Kotballen hervor

gerufenen. Die Schwere des Falles zeigt sich dabei sofort

durch Erscheinungen, die äußerst intensiv und sehr schnell ein

treten, während sie bei der Verstopfung durch lndigestion und

Kotballen viel langsamer sich entwickeln. Dies kommt daher,

weil die eingeklemmten Darmwaudungen bei jenen nicht erst

sekundär in Mitleidenschaft gezogen werden wie bei den Ver

stopfungen letzterer Art, sondern direkt erkranken und dabei

an den abgeschnürten Darmteilen eine akute traumatische Läsion

auftritt, auf die hämorrhagische, ulzeröse, infektiöse und toxische

Komplikationen einsetzen. Der Tod, der mit Einklemmung

behafteten Tiere, tritt aber lange vor der Nekrose der ein

geklemmten Darmpartien ein, gehen sie doch gewöhnlich schon

nach 8—15 Stunden zugrunde, und wenn sie länger leben, so

ist das ein Zeichen, daß der eingeklemmte Darmteil nicht voll

ständig abgeschlossen ist.

Die klinische Beobachtung und das Experiment haben er

geben, daß die auf den vollständigen Darmverschluß eintretenden

Erscheinungen um so stärker auftreten und um so schneller

auch zum Tode führen, je weiter das obstruierende Hindernis

nach vorn sitzt. Wird beim Hunde der Pylorus und Ösophagus

unterbunden, ein Zustand wie er bei der Magentorsion sich vor

findet, so stirbt er in 8——10 Stunden, wird das Ende des Zwölf

fingerdarms unterbunden so stirbt er vor 24 Stunden, bei Unter

bindung des Hüftdarmendes nach 550—40 Stunden und bei Ver

schluß des Rektums lebt er noch längstens 4——5 Tage. Da der

Tod nicht die Folge der Darmnekrose ist, so ist er entweder der

Infektion oder der Intoxikation oder beiden zugleich zuzuschreiben,

die von Giften oder Bakterien bedingt sind, welche mehr in

den vorderen als in den hinteren Darmpartien sich entwickeln.

Die infektiöse Theorie fußt auf folgenden Experimenten:

Eine durch eine doppelte Ligatur oder durch akzidentelle

Oklnsion abgeschniirte Darmpartie ist der Ausgangspunkt einer

Auswanderung von Bakterien wie z. B. der Kolibazillen und

solcher Darmbakterien, die rein anaörob sind und normaliter

schon in das Blut und in den Organismus eindringen. Durch

den Umstand, daß sie sich wie beim Volvulus und der Darm

einklemmuug in einem geschlossenen Raum befinden, wird ihre

Virulenz erhöht und sind sie imstande eine septische Einwirkung

auf den Organismus auszuüben.

Wird die Einklemmung gehoben und das Tier wieder ge

sund, so werden die in das Blut eingedrungenen Bakterien

innerhalb 2——3 Tagen ausgeschieden, sie können also nicht aus

sich allein heraus die Todesursache abgeben, und ist es die

toxische Theorie, welche die infektiöse ergänzen muß.

Für eine Intoxikation sprechen die bakteriellen Gärungen,

die sich vor dem Hindernis einstellen wie auch die Ausscheidung

 

einer großen Quantität von toxischen Stoffen durch die Nieren,

z. B. von Indoxyl-Pheuyl, Skatyl-Sulfaten, Azetylessigsäure,

Azeton,Schwefelwasserstoff und von Ptomainen. Diese Intoxikation

tritt umso stärker auf, je weiter nach vorn das Hindernis liegt,

und wirkt daher der Inhalt des Dünndarms viel toxiseher als

der der größeren Därme, doch nimmt die Giftigkeit des Darm

inhalts mit der zunehmenden Fäulnis des letzteren ab. Es sind

daher nicht die von den Fäulnisbakterien ausgeschiedenen Gifte,

welche die Störungen hervorrufen, sondern solche, welche von

der Darmschleimhaut selbst ausgeschieden werden.

Diese Gifte, welche sich besonders reichlich im Zwölffinger

dann vorfinden, werden im normalen Zustande umgewandelt oder

mit ihrer Fortschiebung im Darm zerstört, vielleicht von den

Bakterien selbst. Extrakte aus der Darmschleimhaut haben

eine Krämpfe hervorrufende und gefitßerweiternde Wirkung.

In die Venen eingespritzt rufen sie eine merkliche und lange

andauernde Blutdrucksverminderung mit ihren Folgeerscheinungen

hervor.

Dadurch, daß die Leber wohl imstande ist, für einige Zeit

die toxischen Substanzen aufzuhalten, kann der Organismus die

Darmgifte ertragen, wenn sie nur langsam und in fraktioninerten

Dosen dem Tiere ins Blut eingespritzt werden. Kommen aber

diese Darmextrakte auf einmal und in genügender Dosis zur

Einspritzung, so treten die gleichen Erscheinungen auf wie sie

bei der Darmokklusion bemerkt werden, denn es tritt bei dieser

wie bei jener eine Selbstvergiftung ein. Helfer.

Mitteilungen aus der chirurgischen Klinik in Bukarest.

Von Professor Udriski.

(.\ionatshefte für prakt. Tierheilkunde. XVIII. Bd., 10. Heft.)

I. Amputation der vorderen Extremität bei einem Pferde, [irthopädische

Prothese.

Bei einem I4jährigen russischen Traberhengst, der wegen

Krongelenkslahmheit vorn links in verschiedener Weise ver

geblich behandelt worden war, wurde schließlich die Neurek

tomie vorgenommen. Etwa 3 Monate später trat Gangrän an

der Krone des linken Vorderfußes ein. Da dem Besitzer an

dem Hengste sehr viel lag, so nahm Udriski die Amputation

bzw. Exartikulation im Fesselgelenk vor und zwar in der Weise,

daß er etwas unter dem Gelenk mit dem Paquelinschen Thermo

kauter eine Rinne bildete und in derselben einen Gummischlauch

mehrmals fest um das Glied schnürte. Nach 7 Tagen vollzog

sich die Ablösung. Die Wunde heilte leidlich innerhalb mehrerer

Monate, jedoch war nach 7 Monaten immer noch in der Mitte

des Stumpfes eine wunde Stelle. Dort konnte die Heilung nicht

perfekt werden, weil die Granulation durch das Stützen mit dem

Stumpfe immer wieder zerstört wurde. Udriski konstruierte

einen anschnallbaren Stützapparat, den er in der vorliegenden

Arbeit näher beschreibt und abbildet. Das Pferd hat sich an

den‘Gebrauch des Apparates gewöhnt. In welcher Weise es

sich bewegt, ob es sich leicht damit fortbewegen kann, ob es

sich dauernd darauf stützt usw. ist nicht mitgeteilt.

II. Ein Fall von chronischem Leistenbruch mit Verwachsunqen bei einer

Stute. Operation, Heilung.

Bei einer Stute hatte sich in der rechten Leisteugegend

eine kindskopfgroße Geschwulst gebildet. Zeitweilig stellten

sich Kolikerscheinungen ein und auf Grund der Anamnese und

der Untersuchung kam Udriski zur Diagnose: chronischer

Leistenbruch mit Verwachsung des Kolon. Udriski öffnete den

Bruchsack, präparierte den mit der Bruchpforte verwachsenen
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Darm frei, reparierte ihn und schloß die Bruchpforte mittelst

Catgutnaht, die Hautwunde mit Seidenheften. Es wurde volle

Heilung erzielt. Rdr.

Saccharomycosis in den Nasenhöhlen des Pferdes.

Von Prof. Giuseppe Marcone.

(„Am del R. Istltnto d’Inconggiamento di Napoli.“ Serie Vl. Vol. III.)

Ans dem Krankenstall des Artillerieregiments in Pisa

wurde dem Verfasser der Kopf eines Pferdes zugesandt, das

wegen schwerer Veränderungen in den Respirationswegen getötet

worden war.

Die in der Nasenschleimhaut beobachteten Knötchen, Ulee

rationen und Verdickungen im Verein mit Vergrößerung und

Verhärtung der Kehlgangsdrüsen täuschten das Bild der Rotz

krankheit vor. Die genaue Untersuchung ergab jedoch, daß es

sich um eine Invasion des Saccharomyces equi handelte. Ähn

liche Fälle sind früher von Nocard, Gotti und Brazzola

beschrieben worden. Peter.

Notes on interesting cases.

(Interessante Fälle aus der Praxis.)

Von Hugh Begg.

(Tim vetercuary Record Nr. 977.)

Der Autor berichtet über eigentümliche Komplikationen,

die in zwei Fällen im Anschluß an die Kastration eingetreten

sind. Im ersten Falle handelt es sich um ein zweijähriges

Hengstfiillen, das noch nicht kastriert worden war, weil der

Eigentümer einen skrotalen Bruch an ihm wahrzunehmen glaubte.

Als der Verfasser vom Besitzer zugezogen wurde, konnte er

trotz eingehender Untersuchung nichts Abnormes an dem Tier

beobachten und führte darauf mit aller Sorgfalt die Operation

aus. Nach deren Beendigung wurde das Tier wieder auf

gerichtet und nach einigem Herumführen an einen bequemen

Stand gebracht.

Als der Verfasser nach einer halben Stunde das Tier be

sichtigte, nahm er wahr, daß ca. 4 Fuß lang die Eingeweide

herausgetreten waren. Um diese wieder zurückzubringen, mußte

die Öffnung nach innen vergrößert werden; die Wunde wurde

dann gut tamponiert und das Skrotum vernäht. Mit Ausnahme

von wenig Wasser, das dem Tier dann und wann gereicht

wurde, und etwas Opiumtinktur, wurde völlige Enthaltsamkeit

angeordnet. Der Patient hatte danach etwas Fieber, das aber

nach wenigen Tagen verschwand, und in verhältnismäßig kurzer

Zeit war das Tier geheilt.

Im zweiten Fall trat ein Vorfall der Eingeweide ein, als

der zweite Hoden, der sich in der Bauchhöhle befand, entfernt

wurde. Da es ein cistöser Testikel mit langem Samenstrang

war, mußte er erst punktiert werden, damit er aus der Unter

leibhöhle herausgezogen werden konnte. Nach der Entfernung

desselben wurde die Wunde mit Watte sorgsam verpackt und

das Tier nach überstandener Anästhesie in den Stall zurück

gebracht. Am nächsten Tage fand sich ein Stück Eingeweide

im Skrotum vor, das nach erfolgter gründlicher Reinigung und

Desinfektion der Wunde zurückgebracht wurde. Der Kanal

wurde dann wieder verstopft und das Skrotum vernäht, worauf

eine günstige schnelle Heilung erfolgte. Tr.

Divertikel in den Brustpartien des Schlundes beim Pferd.

Von Stabsveterinär Krampe.

(Zeitschrift für Veterinärkundo 1907, S. 522.)

Seit 1‘/‚ Jahren zeigte ein Pferd zeitweise Erbrechen und

Kolikaufälle.

 

Mit der Zeit wurde der Appetit des Tieres nn_- ~1

regelmäßig, der Ernährungszustand ging zurück, beim Reiten

zeigte sich Husten und Atemnot; bei einem solchen Anfalle er

stickte das Tier. Die Sektion ergab, daß Patient an einem

Schlunddivertikel der Brustpartien gelitten hatte; dasselbe hatte

durch Druck auf Luftröhre und Lungen zu Husten und Atem

not geführt. Das Divertikel war 30 cm lang, 10 cm breit und

von ca. 35 cm Umfang; die untere Wand war 1,5 cm stark,

die obere ausgebuchtete blattdünn und nachgiebig; das Divertikel

faßte etwa zwei Liter flüssige Nahrung. Richter.

Tagesgeschiehte.

Tieriirztliehe Promotion.

Von Prof. Dr. Schmaltz.

Die Veröffentlichung des neuen Leipziger Promotionsstatuts

für Tierärzte hatte Herrn Dr. med. vet. Leonhardt Ver

anlassung zu einer scharfen Kritik gegeben, welche ich, ohne

ihr beitreten zu können, in Nr. 32 der B. T. W. veröfientlicht

habe. Hierauf hatte ein Kandidat der Veterinärmedizin eine

Erwiderung geschrieben, der ich ebenfalls Raum geben zu

müssen glaubte, wobei ich dem Schreiber mit Rücksicht darauf,

daß er in den Stand der Tierärzte noch nicht eingetreten war,

die Weglassung seines Namens nachgab. Auf seine Ausführungen

hat Herr Kollege Leonhardt in Nr. 41 der B. T. W. geant

wortet. Ich glaube wohl, daß diese Antwort die Ansicht einer

größeren Zahl jüngerer Tierärzte widerspiegelt, und eben des

halb kann ich nicht umhin, auf dieselbe einzugehen und meine

Bemerkungen dazu wenigstens noch in demselben Jahrgang der

B. T. W. zu veröffentlichen.

Ich bedaure aufrichtig, daß ich für die Erfüllung des

Wunsches, den Herr Dr. Leonhardt zum Ausdruck bringt,

nicht mit auf den Plan treten kann. Es ist ja ganz selbstver

stündlich, daß jeder, dem das Wohl des tierärztlichen Gesamt

standes am Herzen liegt, es mit Freuden begrüßen müßte und

seine Mitwirkung dazu leihen müßte, daß alle Tierärzte promo

vieren können, wenn sich dazu irgendeine Möglichkeit böte. Es

ist aber nicht im Interesse des Standes gelegen. Wer aber

erkennt, daß eine solche Möglichkeit nicht besteht, der täte

unrecht, mit bloßen Phrasen ein unerreichbares Ziel zu verfolgen

und Hoti‘nungen zu erwecken, die seiner Überzeugung nach

getäuscht werden müssen. Ich halte die Möglichkeit, den Tier:

ärzten ohne Universitätsreife in Deutschland die Promotion all

gemein zu verschaffen, für ausgeschlossen, und diese Überzeugung

bringt mich zu dem hier und schon früher (B. T. W. 1906,

S. 512) vertretenen Standpunkt.

Auch wenn man diese Sachlage als gegeben ansieht, sollte

man, meine ich, sich davor hüten, ihre Bedeutung zu übertreiben

und schwarz zu malen. Es wird neuerdings üblich, die Be

fürchtung auszusprechen, daß wieder zwei Klassen von Tier

ärzten gebildet werden könnten. Ich möchte doch dringend

dazu raten, dieses Wort nicht so leicht zu nehmen; nicht des

wegen, weil man wirklich ein Zweiklassensystem zu fürchten

hätte, sondern deswegen, weil damit Spaltungen, die gar nicht

existieren, hervorgerufen werden können, namentlich eine Spal

tung zwischen Gegenwart und Zukunft. Auch wenn ein Teil

der Tierärzte promoviert und der andere nicht, kann gar keine

Rede davon sein, daß dadurch ein Zweiklassensystem auch nur

angebahnt werden könnte. Wir haben innerhalb unseres Be

_‚ rufes alle dieselbe Berufsausbildung und dieselben Rechte, welche
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durch diese Ausbildung unmittelbar erworben werden. Der

Besitz des Doktortitels ist gewiß dem Publikum gegenüber von

Wert, für die Stellung innerhalb des Standes aber belanglos.

Ich möchte auch noch eine zweite Bitte aussprechen. Das

ist die, mit der Promoticnsangelegenheit nicht andere Fragen

und Befürchtungen zu vermischen. Herr Dr. Leonhardt sieht

trübe in die Zukunft, indem er die Befürchtung äußert, daß

nicht allein bei der Promotion, sondern auch in anderer Hin

sicht ungerechtfertigte Bevorzugungen der Abiturienten ein

treten körmten. Diese Befürchtung kann sich gegenwärtig, in

Preußen wenigstens, auf Tatsachen nicht stützen. Nur Hessen

verlangt von seinen beamteten Tierärzten den Nachweis der

Universitätsreife; in Preußen geschieht das nicht und wird das

auch meiner Ansicht nach so bald nicht geschehen. Ich kann

mich persönlich darauf berufen, daß ich schon früher es als ganz

untunlich bezeichnet habe, wenn gerade bei der Ernennung zu

den leitenden Stellen auf den Besitz der Universitätsreife ge

sehen würde (vgl. B. T. W. 1906, S. 647). Auch das ist bisher

nicht geschehen, und selbst bei der Besetzung vakanter Pro

fessuren ist bisher dem Besitz des Reifezeugnisses kein ent

scheidender Einfluß eingeräumt worden, wie z. B. die letzten

Berliner Berufungsversuche erwiesen haben, obwohl man schließ

lich gerade hierbei gewiß berechtigt sein würde, der Vollkom

menheit der rein schulmäßigen Ausbildung einen besonderen Platz

anzuweisen. Auf Grund der Tatsachen also möchte ich davor

warnen, sich durch solche Befürchtungen künstlich Sorge zu

schaffen.

Die Promotionsfrage ist ganz unabhängig von solchen

Erwägungen, ein Gegenstand rein für sich, der auch eine be

sondere Beurteilung verlangt. Gewiß ist es dem Tierarzt ebenso

wie dem Menschenarzt ganz besonders erwünscht, den Doktortitel

zu besitzen, weil er ihm im Volke jedenfalls beigelegt wird. Es

ist aber noch niemals zutage getreten, daß man den promovierten

Tierärzten innerhalb des Standes irgend etwas Besonderes ein

geräumt hätte, oder daß diese eine solche Bevorzugung be

ansprucht hätten. Wie Herr Dr. Leonhardt sehr richtig sagt,

hat die Promotion und schließlich auch die Universitätsreife mit

der Bewährung im Berufe durchaus nichts zu tun, und diese

letztere allein ist für die Stellung und Wertschätzung des

einzelnen im Berufe maßgebend. Wenn aber die Tüchtigkeit

und Stellung in unserem Fach von der Promotion und Universitäts

reife unabhängig ist, so ist umgekehrt durch tüchtige fachliche

Leistungen auch ein Anspruch auf das Promotionsrecht nicht

ohne weiteres zu begründen. Der Doktorgrad ist eine akademische

Würde, die eben nicht für Leistungen in einem Fach, sondern

als ein Kennzeichen allgemeiner Bildung verliehen wird, und

deren Verleihung in Jahrhunderten den Universitäten vorbehalten

war. Die Universitäten schreiben daher auch vor, welche äußeren

Nachweise allgemeiner Bildung verlangt werden sollen. Daß

diese Bildung auch ohne solche Nachweise bestehen kann, ver

steht sich von selbst; daß aber die Universitäten berechtigt

sind, ihre Bedingungen zu stellen, kann man ihnen nicht

bestreiten. Die deutschen Universitäten knüpfen nun gegen

wärtig die Promotion an den Besitz der Universitätsreife. Demnach

ist doch der Satz, von dem Herr Dr. Leonhardt ausgeht, nicht

richtig, daß eine gute Dissertation und gute fachliche Leistungen

den Anspruch auf Promotion begründeten. Die Universitäten

weisen einen solchen Anspruch zurück, und die Tierärzte, auch

die tierärztlichen Hochschulen können gegen diese Zurückweisung

 
nichts ausrichten.*) Kollege Leonhardt geht also bei seiner

ganzen Ausführung von einer unzutreffenden Voraussetzung aus.

Nun ist es ja allerdings richtig, daß die Universitäten ganz

allgemein bis vor kurzer Zeit häufig von jener Forderung

abgewichen sind. Es ist auch richtig, daß sie dabei die Tier

ärzte weniger entgegenkommend als andere, vielleicht sogar

minder berechtigte Berufsvertreter behandelt haben. Das aber

ist nicht zu verkennen, daß gegenwärtig ganz andere Grund

sätze Platz gegriffen haben: alle Universitäten sind bestrebt,

die Zahl der Dispense auf ein Minimum einzuschränken; und’

jetzt richtet sich dies keineswegs mehr gegen die Tierärzte

im speziellen, sondern wird ganz verallgemeinert. Es ist ein

unglücklicher Zufall, daß diese starke Strömung gegen einen

Nachlaß der Promotionsbedinguugen gerade in der Zeit ein

setzte, wo eine große Zahl jüngerer Tierärzte dank ihrer

gesteigerten Vorbildung, wenn auch noch ohne Reifezeugnis,

bereit waren, den berechtigten Wunsch nach Erwerbung des

Doktortitels in die Tat umzusetzen. Aber aufhalten läßt sich

diese Strömung nicht, weil man sie als im Grunde berechtigt

anerkennen muß. Sie ist auch nicht so neu, wie es den An

schein hat; ‘denn schon Anfang der 80er Jahre hat man die

frühere Weitherzigkeit bei der Verleihung des Doktortitels sehr

wesentlich eingeschränkt. Der Zug der Zeit drängt auf eine Ent

wertung aller Titel und Vorrechte; die Zeichen höherer Bildung

sind vor diesem Angriff keineswegs gesichert. Deswegen ist

es richtig, wenn man den akademischen Würden, sofern man

sie nicht einfach fallen lassen oder ganz verallgemeinern will,

einen höheren inneren Wert zu verleihen oder zu erhalten

sucht dadurch, das man für sie strengere Bedingungen stellt.

Es kommt endlich für die Universitäten der Gesichtspunkt

daß die anderen Hochschulen im Begriff sind, das alte

Vorrecht der Universitäten an sich zu reißen. Man kann an

und für sich den Universitäten nicht verargen, wenn sie gegen

diese Verallgemeinerung sind, und auch in diesem Sinne ist

es richtig, wenn sie die Bedingungen der Promotion hinauf

schrauhen, weil sie dadurch wenigstens der Verallgemeinerung

engere Grenzen zu ziehen glauben. Nachdem das Vorrecht der

Universitäten durch die Technischen Hochschulen durchbrochen

werden ist, haben auch die Tierärztlichen Hochschulen das

berechtigte Streben, das Promotionsrecht zu erlangen. Die so

genannten Fachhochschulen müssen dieses akademische Recht

erlangen, wenn sie nicht neben den Universitäten und Technischen

Hochschulen versinken und ihre Existenz preisgeben wollen. Daß

die kleineren Hochschulen neben der Übermacht jener beiden

großen bereits in eine entscheidende Krisis geraten sind, das

ergibt sich aus allen Zeitumständen. Wenn sie nicht zum vollen

akademischen Recht gelangen, so bleibt ihnen nur die Anlehnung

an jene mächtigeren akademischen Körper übrig, schon weil der

Ersatz ihrer wissenschaftlichen Kräfte andernfalls herabgedrückt

wird, was für jede Hochschule das Ende bedeutet.

Wenn also auch gerade für die Tierärztlichen Hochschulen

die Vollendung ihres akademischen Ausbaus als eine Existenz

frage erscheint, wie sollte man dann von diesen Hochschulen

verlangen, daß sie die unzweifelhaft außerordentlichen Schwierig

keiten, welche ihrem Ziel entgegenstehen, selbst vermehren.

*) In keiner Weise wird von diesem Standpunkt übrigens das

berechtigte Streben berührt, für diejenigen Herren. welche die

Promotion unter irgendwelchen Bedingungen erreicht haben, in

Preußen die nachträgliche Anerkennung durchzusetzen (s. unten)_
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Wie sollten diejenigen, welche noch außerhalb eines geschlossenen

Kreises stehen, den Eintritt in diesen Kreis erzwingen können,

indem sie sich weigern, die Bedingungen zu erfüllen, die dieser

Kreis von seinen Angehörigen verlangt. Wenn die Tier

ärztlichen Hochschulen das Verlangen aufstellen wollten, zu

promovieren ohne Rücksicht auf den Nachweis der Universitäts

reife, so würde das eine tödliche Wafl‘e gegen ihr an sich

berechtigtes Streben abgeben. Ja selbst das Gelingen wäre

ein Pyrrhussieg, denn unser Doktorprädikat würde entwertet sein,

sogar in den Augen der Tierärzte, die schon jetzt zur Bevor

zugung des Universitätsdoktors neigen. Den Hochschulen bleibt

daher offenbar nur die Möglichkeit, entweder die strengen Be

dingungen anzunehmen, welche die Universitäten jetzt, wenigstens

äußerlich, allgemein vorschreiben, oder ihr Streben nach dem

Promotionsrecht als aussichtslos aufzugeben.

Wenn die große Mehrzahl der Tierärzte nun wirklich von ihren

Hochschulen verlangte, daß sie das Promotionsrecht unter

Beschränkung auf die Universitätsreife nicht annehmen, daß sie

mit anderen Worten, auf das Promotionsrecht überhaupt ver

zichten — welchen Vorteil hätte davon der tierärztliche Stand?

Die Hochschulen würden, wie schon gesagt, entweder in eine

andere Gemeinschaft eintreten müssen, oder sie würden dauernd

zurückstehen gegenüber den anderen. Wie man aber auch über

die Organisation der Hochschulen denken mag, ihre Stellung in

der wissenschaftlichen Welt und ihre Leistungen, die davon be

einflußt werden, haben eine tiefgehende Rückwirkung auch auf

den Stand, dessen Angehörige ie ausbilden. Deshalb müssen

die Tierärzte wünschen, daß den Hochschulen das Promotions

recht, selbst mit dieser Beschränkung, zuteil werde, auch wenn es

der Mehrzahl der jetzt im Beruf stehenden Tierärzte persönlich

nicht unmittelbar zugute kommt. Das Streben nach dem

Promotionsrecht der Tierärztlichen Hochschulen ist ganz un

zweifelhaft lediglich eine Arbeit für die Zukunft. Sollen wir

dann aber unterlassen, für die Zukunft tätig zu sein aus Rück

sicht auf die Gegenwart? Was würde aus dem Fortschritt der

Menschheit werden, wenn man bloß säen wollte bei der

sicheren Aussicht, auch ernten zu können. Man hört ja oft

genug leicht hingesprochen das Wort „wir haben das ja auch

nicht gehabt“ und doch sollte man den darin liegenden Grund

satz weit von sich weisen. Wir alle müssen dafür tätig sein,

daß unsere Nachfolger, daß die Jugend es besser habe und

besser finde, als wir es gehabt haben. Und deshalb kann die

ganze Masse der heutigen Tierärzte, wie sie einmütig für die

Universitätsreife eingetreten ist, so auch einmütig nur dafür

eintreten, daß die Tierärzte der Zukunft ohne die Schwierig

keiten, welche früher uns bei der Promotion erwachsen sind,

allgemein den Doktortitel erwerben können. Gerade wenn wir

dies erstreben und erwirken, werden wir mit um so größerem

Recht von den zukünftigen Tierärzten für unser selbstloses

Arbeiten Anerkennung fordern dürfen und werden jede etwaige

Überhebung innerhalb des Berufs, dessen Erfüllung von

Universitätsreife und Promotion nicht abhängig ist, ebenso ein

miitig zurückweisen können. Das wird auch die große Mehrzahl

der mit der Universitätsreife ausgerüsteten jüngsten und zu

künftigen Tierärzte vollkommen einsehen, wie dies auch schon

bisher die Abiturienten in unserm Stande getan haben. Diese

Einsicht würde allerdings dadurch nicht gefördert werden, daß

man andererseits die Universitätsreife und die damit verbundene

Vervollkommnung der Schulbildung als etwas ganz Bedeutungs

 
loses hinstellt. Das Abiturientenexamen ist zweifellos eine

Leistung;*) das können die Imaturi um so ruhiger anerkennen,

als sie mit vollem Recht darauf hinweisen, daß die Tüchtigkeit

im Beruf eben eine ganz andere Leistung ist. Die letztere wird

selbstverständlich für die Stellung im tierärztlichen Stande und

die Anerkennung des Publikums immer die entscheidende bleiben,

und das Volk wird niemals danach fragen, ob der Herr, den es

aus eignet Machtvollkommenheit als „Herr Doktor“ anredet, an

der Universität promoviert hat oder nicht. Wenn andererseits

der Doktortitel einen Wert repräsentiert, so muß man diesen

Besitz bei anderen ebensowohl ertragen, wie die Verschieden

artigkeit des Besitzes überhaupt. Die Anerkennung für den

Fortschritt aber, den der tierärztliche Stand gemacht hat, wird einst

die Geschichte dieses Standes nicht denjenigen geben, die die

Früchte genossen, sondern denjenigen, die den Boden dafür

selbstlos bereitet haben.

Anerkennung des Schweizer Dr. med. vet.

Nachdem der wichtige Personenwechsel im Preußischen

Kultusministerium vollzogen ist, haben die Tierärzte, welche

seinerzeit den Dr. med. vet. in der Schweiz erworben hatten und

denen in Preußen, sowie auf Preußens Betreiben dann auch

in anderen Bundesstaaten die Genehmigung zur Führung des

Titels nicht erteilt werden war, von neuem ihre Tätigkeit auf

genommen, um die ihnen widerfahrene Unbill auszugleichen.

Es ist inzwischen ermittelt, daß im ganzen in Deutschland 150

in der Schweiz zum Dr. med. vet. promovierte Tierärzte vor

handen sind, von denen 1/4 bis 1/5 die Genehmigung (durchweg

außerhalb Preußens) erhalten haben.

Eine Deputation von drei Herren hat sich am vorigen Freitag

in das Kultusministerium begeben und ist von Exzellenz Dr. Helle,

Ministerialdirektor, Naumann und Geh. Ober-Regierungsrat

Schmidt empfangen worden.

Der Empfang unterschied sich wesentlich von früheren,

wenn auch positive Zusicherungen noch nicht gemacht wurden.

Der Herr Minister äußerte sich sehr wohlwollend über das Auf

wärtsstreben der Tierärzte, deren Aufgaben er in einer zehn

jährigen Tätigkeit im Landwirtschaftsministerium kennen gelernt

habe. Herr Ministerialdirektor N aumann erklärte, es sei auch

sein Wunsch, daß diese Angelegenheit in irgendeiner Form

beendet werde.

Möge die Beendigung in der nachträglichen Genehmigung

der 100 Doktorprädikate, wenn auch unter ausdrücklicher Be

schränkung auf die bereits erworbenen, bestehen. Als Lohn der

anerkennenswerten Zähigkeit, mit welcher die geschädigten

Kollegen um ihr Recht gekämpft haben, wird ihnen das wohl

einmiitig gewünscht.

Eins freilich kann ihnen gefährlich werden: die Verquickung

ihrer Angelegenheit mit dem Promotionsrecht der tierärztlichen

Hochschulen. Eine Vertröstung darauf würde eine Vertagung

ad calendas graecas, wenigstens dem Willen nach, bedeuten.

*) Noch einen Punkt möchte ich berühren. Herr Dr. Leonhardt

sieht eine den Stolz verletzende Zumutung in dem Rate, das

Abiturientenexamen nachzumachen. Diesen Standpunkt kann ich

nicht teilen. Wenn jemand in reiferen Jahren noch aus irgend

einem Grunde eine Prüfung absolviert, so trägt ihm das mit Recht

eine ganz besondere Anerkennung ein, auf die er stolz sein kann,

und es ist jedenfalls, wie die Dinge sich gestaltet haben, emp

fehlenswerter, die einmal gültige Vorbedingung ritc zu erfüllen, als

unter den größten Schwierigkeiten und auf allerlei Umwegen einer

Erleichterung nachzujagen. ‚' '
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Beide Angelegenheiten haben nicht das geringste miteinander

zu tun. Die Schweizer Doktoren kämpfen ganz unabhängig

von den tierärztlichen Hochschulen dagegen, daß ihnen die

Führung ihres Prädikates ohne Prüfung des Einzelfalles grund

sätzlich versagt worden ist. Das zwischen den deutschen

Bundesstaaten getroffene Abkommen richtet sich, wie Herr

Eilsberger seinerzeit selbst zugegeben hat, nur gegen die in

Deutschland nicht verliehenen Doktor-Titel. Der Doctor

medicinae veterinariae wird seit 50 Jahren in Gießen, also in

Deutschland verliehen. Auch die Inhaber dieses rite und unter

strengsten Bedingungen erworbenen Titels legen entschiedene

Verwahrung dagegen ein gegen die Unterstellung, als ob

man etwa dieses Doktorprädikat in Preußen anders behandeln

könnte, wie andere deutsche Doktortitel; dazu hätte man nach

heute bestehendem Recht gar keine Möglichkeit und es bedürfte

dazu einer neuen Königlichen Kabinettsordre, die nicht zu haben

ist. Der Dr. med. vet. wird mithin vollgültig in Deutschland

verliehen. Auf Grund des zitierten Abkommens läßt sich die

Genehmigung nicht versagen. Der Einwand, daß er nicht in

Preußen verliehen werde, ist ein dem Abkommen fremdes

Moment, daß man nachträglich anzuhängen versucht hat.

Wenigstens in der Wissenschaft gibt es keine Grenzpfähle

innerhalb Deutschlands. Schmaltz.

Unberechtigte Erleichterung der Promotion für

Ausländer.

Wenn das Bestreben der Universitäten, den Wert des Doktor

titels durch Verschärfung der Bedingungen zu steigern, im

allgemeinen als berechtigt anzuerkennen ist, so ist es um so

schärfer zu verurteilen, wenn Ausländern nicht allein überhaupt,

sondern sogar in weiterem Maße Erleichterungen gewährt werden.

Es kann die Überzeugung von der Gründlichkeit der Bildung

in Deutschland und von der Höhe der hier gestellten Anforderungen

im Auslande nur schädigen, wenn minderwertig gebildete Aus

länder an den hoch angesehenen deutschen Universitäten aka

demische Grade erwerben können. Um das Ansehen der deutschen

Universitäten imAusland zu erhalten, sollte man meinen, daß dieVer

schärfung der an Ausländer zu stellenden Anforderungen das rich

tigere Mittel wäre. Es ist daher bedauerlich,wenn bereits Ausländer

sich über diese ungerechtfertigte Begünstigung aufzuhalten be

ginnen. So berichtet die Tägliche Rundschau vom 4.Dezember 1907

von der Äußerung eines Japaners in einer in Kioto erscheinenden

Tageszeitung. Der Japaner beklagt sich bitter über die Art,

wie viele seiner Landsleute, die in Japan nicht einmal zur

Universität zugelassen werden würden, in Deutschland auf

Grund einer Bescheinigung nicht allein an den Universitäten

Eingang fänden, sondern sogar promovieren könnten. Unter

den in Deutschland studierenden japanischen Medizinern sollen

70 bis 80 Proz. von minderwertiger Bildung sein. Der Japaner

behauptet, daß der deutsche Doktorgrad gleichsam „vor dem

Frühstück“ erworben werden könne, und daß Dissertationen

käuflich seien, die mündliche Prüfung vollends aus einer leeren

Förmlichkeit bestehe, da manche in Deutschland promovierten

Japaner nicht einen richtigen deutschen Satz sprechen könnten.

Der Schreiber schließt mit der beschämenden Aufforderung:

man solle die Hochachtung vor dem deutschen Doktortitel auf

geben und etwas besseres tun, als ihn erwerben.

An dieser Auslassung wird gewiß vieles übertrieben sein:

sie mag auch auf persönlichen Beweggründen beruhen. Die

 

einzig richtige Antwort wäre aber jedenfalls, wenn

die deutschen Universitäten fortab einmütig von allen

Ausländern die Erfüllung der strengsten Bedingungen

fordern würden.

Ostertag-Feier.

Herr Geheimer Regierungsrat Professor Dr. Ostertag

scheidet gegen Ende dieses Wintersemesters endgültig aus seiner

Lehrtätigkeit, die er über 15 Jahre an der Königlichen Tier

ärztlichen Hochschule ausgeübt hat, um nunmehr sich ganz seinem

neuen Wirkungskreise als Direktor der Veterinärabteilung im

Kaiserlichen Gesundheitsamt zu widmen.

Was Ostertag als Lehrer seinen Hörern und allen denen,

die noch im reiferen Alter seine Schüler wurden, gewesen ist,

das hat die Gefolgschaft seiner Getreuen, die in Ostertag ihren

wissenschaftlichen Heerführer erkannten, gezeigt. Aber wie

ein guter Feldherr bei aller Großzügigkeit in den zu erringenden

Zielen auch für das Wohl und Wehe seiner Mannen besorgt ist,

so hat auch dieser Heerführer der Wissenschaft nicht nur neue

Pfade gefunden und gezeigt, sondern er war auch ein treuer

Berater seinen Fachgenossen, wenn sie in großer Zahl zu ihm

pilgerten, um sein Urteil und seinen Rat zu erbitten.

Wer kennt nicht das kleine Gärtnerhaus in dem Parke der

Tierärztlichen Hochschule zu Berlin, in dem Ostertag das

erste deutsche hygienische Institut für Veterinärmedizin be

gründete, bis dann unter Hilfe des Staates, der seinem Gelehrten

volles Vertrauen schenkte, dieses Institut nach außen und nach

innen zu einer mächtigen wissenschaftlichen Anstalt emporwuchs.

Die Geschichte der Veterinärmedizin wird über diese Tat

sachen einst„zu berichten haben. Wir aber wollen diesenMann

nicht von dieser Stätte glänzender und fruchtbarster Tätigkeit

ziehen lassen, ohne ihm ein Dankeswort zuzurufen. Wer ihm

nahe stand, weiß, wie schwer ihm das Scheiden aus seinem

Lehrberufe geworden ist, und zweifelt, ob er ganz das Heimweh

nach der alten Arbeitsstätte seiner Hochschule wird überwinden

können.

Um nun Gelegenheit zu geben, Herrn Geheimen Regierungsrat

Professor Dr. Ostertag noch einmal Dank zu sagen und Glück

auf den neuen Weg zu wünschen, hat das unterzeichnete Komitee

am 14. März d. J. in Berlin eine Abschiedsfeier in Aussicht ge

nommen. Die Unterzeichneten bitten diejenigen Herren, die an

dem Feste teilnehmen wollen, bis zum 25. Januar d. J. den

Betrag von 8,00 M. für das trockene Gedeck und für sonstige

Unkosten an den Kassenführer Herrn Henschel, erster Stell

vertreter des Direktors der städtischen Fleischbeschau in Berlin N.,

Krausnickstr. 22, zu senden. .

Nach Kenntnis der Teilnehmerzahl wird das noch Erforder

liche durch diese Zeitschrift bekannt gegeben werden.

Berlin, den 1. Januar 1908.

Arnous-Berlin,

praktischer Tierarzt, Stabsveterinär

der Reserve.

Henschel-Berlin,

Erster Stellvertreter des Direktors

der städtischen Fleischbeschau.

Nevermann-Berlin,

Veterinärrat und Departementsticrarzt, Hilfsarbeiter im Ministerium

für Landwirtschaft, Domänen und Forsten.

Pauli-Stettin, Dr. Schmaltz—Berlin,

Veterinärrat und Dcpartemcnts- Professor, Rektor der Tierärzt

' tierarzt. lichen Hochschule.

Goltz-Berlin,

Direktor des städtischen Vieh

und Schlachthofes.

Lorenz-Lyck,

Kreis- und Grenztierarzt.
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Fünfzigjähriges Dienstjubiläum des Kreistierarztes

Veterinärrats Roskowski zu Fraustadt.

7 Am 1. Dezember d. J. beging der Kreistierarzt Veterinär

rat Roskowski zu Fraustadt, welcher am 1. Dezember 1857 als

Roßarztaspirant in das Pommersche Ulanenregiment Nr. 4 ein

getreten war und nach Absolvierung seiner Studien in der Zeit

vom 1. Mai 1863 bis 30. Juni 1871 als Militärroßarzt im West

fälischen Artillerieregiment Nr. 7 und im Westfälischen Ulanen

regiment Nr. 1 fungiert hatte, denn zum Kreistierarzt des

Kreises Pleschcn und endlich — am 22. Dezember 1888 zum

Kreistierarzt des Kreises Fraustadt ernannt werden war, in

voller körperlicher und geistiger Frische und Rüstigkeit sein

fünfzigjähriges Dienstjubiläum.

Am Vormittage des Jubeltages fanden sich der Landrat

von Heppe mit sämtlichen Kreisausschußmitgliedern sowie der

Departementstierarzt Veterinärrat Heyne in der Wohnung des

Jubilars ein. Letzterer überbrachte in erster Linie die herz

lichsten Glückwünsche des behinderten Herrn Regierungspräsi

denten, dankte in dessen Namen für die langjährigen treuen

Dienste, die der Jubilar als Veterinärbeamter des Kreises Frau

stadt für König und Vaterland geleistet habe und gab dem Be

dauern darüber Ausdruck, dem Jubilar die nach Mitteilung des

Herrn Landwirtschaftsministers sicher zu erwartende Ordens

dekoration nicht schon jetzt überreichen zu können. Ferner

gratulierte Veterinärrat Heyne, dem sich noch Veterinärrat

Schick aus Wollstein und Kreistierarzt Bartelt aus Lissa

angeschlossen hatten, unter Überreichung eines kostbaren

Blumenarrangements im Namen der beamteten Tierärzte des

Regierungsbezirks Posen und gab dabei dem lebhaften Wunsche

Ausdruck, es möchte dem Jubilar vergönnt sein, der ihm

gewordenen Auszeichnungen sich noch recht lange zu erfreuen

und noch viele Jahre mit den Veterinärbeamteu des Regierungs

bezirks Posen gemeinsam tätig zu sein zum Heil und zum

Segen der Landwirtschaft und damit des Vaterlandes.

Veterinärrat Heyne lud sodann den Jubilar zu einem anläßlich

des heutigen Jubiläums von den beamteten Tierärzten des

Regierungsbezirks Posen noch zu veranstaltenden Festmahle

ein. Im Anschluß hieran sprach Vetex‘inärrat Heyne im Namen

des tierärztlichen Provinzialvereins für Posen, dessen Mit

begründer und langjähriges Vorstandsmitglied der Jubilar sei,

diesen die aufrichtigsten und herzlichsten Glückwünsche aus.

Als besondere Anerkennung seiner großen Verdienste um den

Verein überreichte ihm Veterinärrat Heyne im Auftrage des

Vereins eine prachtvoll, künstlerisch ausgestattete Adresse, deren

Wortlaut er verlas. Hierauf nahm der Landrat, umgeben von

den Mitgliedern des Kreisausschusses, das Wort, dankte dem

Herrn Jubilar im Namen des Kreisausschusses für seine treue

Arbeit, die er als Veterinärbeamter des Kreises Fraustadt

während der langen Zeit seines dortigen Aufenthaltes verrichtet

habe, und überreichte ihm eine kostbare, silberne Schale. Ihm

schloß sich als folgender Redner Schulrat Grubel an, welcher

im Namen der staatlichen Verwaltungsbeamten im Kreise Frau

stadt dem Jubilar herzlichst gratulierte und ihm einen silbernen

Tafelaufsatz überreichte. Zum Schluß gedachte Bürgermeister

Baum des Jubilars und brachte ein dreifaches Hoch auf letzteren

aus, in welches die Anwesenden freudig einstimmten.

Schon in aller Frühe hatte auch der Vorsitzende des Vereins

der Schlachtvieh- und Fleischbeschauer, dessen Ehrenmitglied

 

der Jubilar ist, unter Überreichung eines silbernen Schreib

zeuges seine herzlichsten Glückwünsche Ausdruck

gebracht.

zum

Inzwischen waren noch viele Gratulanten aus den Kreisen

der Gutsbesitzer und der sonstigen Freunde des Jubilars er

schienen und zahlreiche Glückwunsch-Telegramme und Schreiben

von Nah und Fern eingegangen. Auch der Verein beamteter

Tierärzte, welcher an demselben Tage seine ordentliche Jahres

versammlung in Berlin abhielt, hatte durch seinen Vorsitzenden

Professor Dr. Peter die herzlichsten Glückwünsche telegraphisch

übermittelt.

Die Stimmung der zahlreichen Festgäste war dank der

vielen, nicht zum wenigsten auch materiellen Genüsse bald

außerordentlich gehoben, wohl der beste Beweis für den innigen

inneren Zusammenhang der zahlreichen Freunde und Verehrer

des Jubilars. Man schied mit dem Bewußtsein, ein schönes und

würdiges Fest verlebt zu haben.

Das bereits vorher erwähnte Festmahl, welches dem Jubilar

von den beamteten Tierärzten des Regierungsbezirks Posen

veranstaltet wurde, fand am 15. Dezember d. J. in Mylins Hotel

zu Posen statt. Der Beginn des Festessens war auf 3‘/‚ Uhr

festgesetzt. Die Tafel, namentlich der Platz für den Jubilar,

war mit Blumen reich geschmückt. Mit dem akademischen

Viertel wurde der Jubilar an den Ehrenplatz geleitet. Ihm zur

Rechten saß der Oberregierungsrat von Mikusch-Buchberg,

welcher als Vertreter des dienstlich behinderten Regierungs

präsidenten erschienen war, links von dem Jubilar saß

Veterinärrat Heyne. Nachdem die Tafel eröffnet war,

ergriff Oberregierungsrat von Mikusch das Wort, sprach

dem Jubilar für seine treuen und erfolgreich geleisteten

Dienste als Veterinärbeamter im Regierungsbezirk Posen

im Namen des Regierungspräsidenten seine Anerkennung

und seinen Dank aus und überreichten ihm unter Dar

bringung herzlichster Glückwünsche den ihm Allerhöchst ver

liehenen Kronen-Orden III. Klasse mit dem Abzeichen für

Jubilare, worin er einen neuen Beweis königlicher Huld und

Gnade erblicken könne. Bewegten Herzens sprach der Jubilar

seinen innigsten und herzlichsten Dank aus für die überaus

große Ehrung, die ihm anläßlich seines Jubiläums von‘ allen

Seiten zuteil geworden sei, namentlich aber für die ihm aller

höchst verliehene hohe Ordensauszeichnung. Seine Worte klangen

in ein begeistert aufgenommenes Hoch aus auf Seine Majestät

den Kaiser und König, dem er Dankbarkeit und Treue bewahren

wolle bis zum letzten Augenblick. Den nächsten Trinkspruch

brachte Veterinärrat Schick aus Wollstein namens der Kreis

tierärzte des Regierungsbezirks Posen in überaus warmen und

herzlichen Worten aus. Der Trinkspruch galt dem Jubilar als

Beamter. Er, Redner, könne nur mit dem Wunsche, welchem

Veterinürrat Heyne am Jubiläumstage in Fraustadt Aus

druck gegeben habe, schließen, daß der Jubilar noch recht viele

Jahre seine ihm lieb gewordene Tätigkeit ausüben möge in der

selben Rüstigkeit und Frische wie bisher.

Das Festmahl, welches Küche und Keller des Hotel Mylins

alle Ehre machte, verlief in schönster Harmonie, und man darf

sich nicht wundern, daß erst in später Stunde der Festsaal sich

zu leeren begann. Gewiß allen Teilnehmern wird diese schöne

Feier noch recht lange in freudigster Einnerung bleiben.

Heyne-Posen.
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Schwebende Berufunger: in Berlin.

Vor einiger Zeit brachten Tageszeitungen die Nachricht,

daß der zum Nachfolger Hermann Munks vorgeschlagene

Professor an der Hochschule für Bodenkultur in Wien Dr. Durig

die an ihn ergangene Berufung an die Tierärztliche Hochschule

in Berlin abgelehnt habe.

Auch diese Nachricht ist verfrüht, wird sich aber wenigstens

in der Hauptsache aller Wahrscheinlichkeit nach bewahrheiten.

Die österreichische Regierung und namentlich der jetzige Kultus

minister, welcher früher Professor an der Hochschule für Boden

kultur war und Durigs Fähigkeiten kennt, macht besondere

Anstrengungen, um den bewährten Physiologen in Wien zu er

halten. Die österreichischen Professoren der Universitäten und der

gleichstehenden Hochschulen sind in ihren Einnahmen außer

ordentlich günstig gestellt und erhalten z. B. nach 35 Dienst

jahren eine Pension, wie bei uns kaum ein Rat erster Klasse.

Es ist also an sich schon schwer, bei einer Berufung den nötigen

Ausgleich zu schaffen. Der österreichische Finanzminister hat

sich aber außerdem bereit finden lassen, Herrn Professor Durig

für sein Bleiben eine so hohe persönliche Zulage in Aussicht

zu stellen, daß der Ausgang der Konkurrenz kaum mehr

zweifelhaft bleibt.

Frequenzen der tlerärztlichen Hochschulen W.-S. l907/08.

Die Zahl der Studierenden beträgt im laufenden Semester

einschließlich der Hospitanten (d. h. wohl derjenigen

Studierenden, welche die vorgeschriebene Semesterzahl bereits

erledigt haben und sich nicht mehr immatrikulieren zu lassen

brauchen) nach der „Deutschen Tierärztlichen Wochenschrift“: in

München 337, in Hannover 267, in Dresden 206, in Stuttgart 140

und in Gießen 115. In Berlin beträgt die Zahl der Zivil

Studierenden ausschließlich der Hospitanten 263 und die

Zahl der Studierenden der Militär—Veterinär-Akademie 115, die

Gesamtzahl 378. Insgesamt studieren an den deutschen tier

ärztlichen Hochschulen 1237.

Protest.

Das Korps Holsatia der Berliner Tierärztlichen Hochschule

hat mich im November ersucht, einen Protest gegen einen Be

schluß des Rheinpreußischen Vereins, welcher mit dem Vereins

bericht in der B. T. W. Nr. 37 veröfl‘entlicht worden ist, eben

falls zu veröfi'entlichen. Die Veröffentlichung konnte noch nicht

erfolgen, da sich Erwägungen über die Form notwendig machten.

Ich will aber nicht unterlassen, die Absicht des Korps, auf jene

Stellungnahme des Rheinpreußischen Vereins etwas zu erwidern,

noch in diesem Jahrgang mitzuteilen. Schmaltz.

Hamburg.

Staatstierarzt Vollerts zu Hamburg wird dem Vernehmen

nach zu Neujahr oder bald nachher in den Ruhestand treten.

Ein Unglücklicher.

Tierarzt August Laps leidet seit dem Jahre 1899 an schwerem

Gelenkrheumatismus, der jeder Behandlung getrotzt hat und ihn

gegenwärtig vollkommen bcwegungsunfähig macht. Er hat bei

seinem Bruder, dem Gutsbesitzer Laps in 'l‘huren bei Gumbinnen,

Zuflucht gefunden und wird von seiner alten Mutter gepflegt. Es

ist nicht anzunehmen, daß der Kranke seinen schweren Leiden noch

lange widerstehen wird. Ein ihm nahestehender Kollege hat den

Wunsch, daß die ehemaligen Kommilitonen dieses Schicksal erfahren

möchten, damit sie ihrem kranken Kollegen durch einen Gruß zum

Neujahr vielleicht eine letzte Freude bereiten. Diesem Wunsche

soll durch eine Veröffentlichung an dieser Stelle gern Vorschub

geleistet werden.

 

Ernennung von Pferdezuehtlnspektoren in Bayern.

In Nr. 49 der B. T. W. war bereits mitgeteilt, daß man in

Bayern die Einführung besonderer Pferdezuchtinspektoren an

strebt. Nunmehr hat eine Verhandlung darüber im Landtag

stattgefunden. Der Minister des Innern, Herr v. Brettreich,

gab zu, daß die Pferdezucht einen Rückgang erfahren habe.

Obwohl in manchen Gebieten die Rinderzncht unzweifelhaft ren—

tabler sei, müsse selbstverständlich der Pferdezucht alle Auf

merksamkeit gewidmet werden. Die Verhältnisse lägen dabei

aber anders als bei der Rinderzucbt, weil die Landgestüte ein

Zusammenwirken der Zuchtinspektoren mit den Gestüten not

wendig machten. Zweifellos würden mit der Zeit Zuchtinspektoren

eingestellt werden müssen; aber die Sache sei jetzt noch verfrüht.

Die Anstellung der Inspektoren sei übrigens Sache der betreffenden

Zuchtverbände, und wenn diese einen bewährten Landwirt an

stellen, so werde seitens der Regierung kein Widerspruch

erhoben werden. Der Antrag wurde an den Finanzausschuß

überwiesen.

Vom Tierschutz.

Die Pferdeschutzvereinigung für Deutschland hat an den

preußischen Herrn Minister des Innern die Bitte gerichtet, anzu

ordnen, daß die Polizeibeamten Tierschutzinstruktionsstunden er

halten mit dem Ziele, die Beamten soweit zu unterweisen, daß sie

in Zukunft selbständig einzugreifen vermögen. Der Herr Minister

soll bereit sein, eine entsprechende Anordnung für alle größeren

Städte zu erlassen, was nur beifällig begrüßt werden könnte.

Nach Zeitungsmeldungen beabsichtigt der Tierschutzverein zu

Berlin eine Eingabe an das Ministerium zu richten, dahin gehend,

daß an der Tierärztlichen Hochschule eine Unfallstation für Pferde

errichtet werden möge; eine Zeitung meldete auch, daß die Ein

richtung bereits erfolgt sei. Hierzu ist folgendes zu bemerken. Es

ist nicht recht ersichtlich, was unter der Unfallstation verstanden

werden soll. Auf den Unfallstationen für Hilfe bei Menschen er

halten Verletzte, die dorthin kommen oder gebracht werden, eine

erste Hilfe. Eine derartige Einrichtung besteht an der Tierärztlichen

Hochschule seit langem; denn Tiere, welche mit Verletzungen in

die Klinik gebracht werden, werden dort auch ohne Einstellung in

die Kliniken verbunden oder behandelt. Es könnte sich höchstens

doch um eine Vorsorge dafür handeln, daß in den Stunden, in denen

die Kliniken geschlossen sind, unter allen Umständen eine Hilfe

geleistet werden könne. Dies würde sich voraussichtlich herbei

führen lassen. Ganz ausg'eschlossen aber ist es, das seitens der

Tieritrztlichen Hochschule Sachverständige etwa an den Ort des

Unglücksfalls gesandt werden können, wie ich dies anläßlich eines

besonderen Vorkommnisses im Sommer bereits in der Lokalpresse

ausgeführt habe.

Gewiß wird seitens der Tierärztlichen Hochschule gern alles

Entgegenkommen gezeigt werden. Dafür muß aber auch erwartet

werden, daß die Tierschutzbestrebungen, wenn sie sich einerseits

an tierärztliche Hilfe anlehnen wollen, andererseits nicht die

Tierärzte da ausschalten, wo ihre Zuziehung selbstverständlich

wäre. Neuerdings hat es vielfach, wie aus Zuschriften sich ergibt,

Befremden hervorgerufen, daß die Pferdeschutzvereinigung Unter

richtskurse über erste Hilfeleistung bei Erkrankungs- und Unglücks

fällen in Berlin eingerichtet hat, bei welchen Herr General Zobel

und Herr Zahlmeister Schuhmacher Unterricht erteilen. Es wäre

wahrscheinlich erwiinschter und zweckmäßiger, wenn man sich

bemüht hätte, für die Mitwirkung bei diesen Kursen eine ticrärzt

liche Kraft zu gewinnen, was gewiß gelungen wäre. Im übrigen

aber halten sich, wie nähere Erkundigungen ergeben haben, diese

Kurse in solchen Grenzen, daß von einem Einbruch in tierärztliches

Gebiet nicht gesprochen werden kann.

Die Pferdescbutzvereinigung hat in einer an den Bundesrat

gerichteten Eingabe ein Spezialgesetz gegen Tierquäler verlangt,

in welchem Geldbußen bis 1000 M. und Gefängnis bis zu zwei Jahren

als Strafen festgesetzt werden sollen. -



24. Dezember 1907. 965BERLINER TIERÄRZTLICHE WOCHENSCHRIFT.

laul- und Klauenseuche.

Der letzte Seuchenausweis vom 15. Dezember ergibt die

plötzliche enorme Verseuchung des preußischen Ostens durch

die von Rußland eingeschmuggelte Maul- und Klauenseuche.

Es sind betroffen in den drei ostpreußischen Bezirken Königs

berg 16, Gumbinnen und Allenstein je 24 Gemeinden; die Zahl

der Gehöfte beträgt 20, 33, 65. Ebenso stark ist Marienwerder

befallen mit 20 Gemeinden und 53 Gehöften. Danzig ist noch

frei und auch sonst sind vom Osten nur noch 2 Gemeinden in

2 Kreisen von Bromberg mit je 1 Gehöft betrofi'en. Die Seuche

besteht außerdem noch in 12 Gehöften von 6 Gemeinden

(3 Kreisen) des Reg-Bez. Aachen, in 36 Gehöften von 8 Ge=

meinden (4 Kreisen) Schsvabens und in 1 Gemeinde des württem=

bergischen Donaukreises.

Der Nutzen des VIehseuchsnforschungsfonds des preußischen Ministeriums

für Landwirtschaft.

Aus einer Übersicht, welche der Budgetkommission in der

jüngsten Tagung des preußischen Abgeordnetenhauses gegeben

worden ist, sind folgende interessante Angaben zu entnehmen:

Der dem preußischen Ministerium für Landwirtschaft zur Er

forschung der Tiersenchen verfügbar gemachte Fonds beträgt

bekanntlich jährlich 80000 M. In den Jahren 1905 und 1906

sind davon verausgabt worden zu Forschungen über Tuberkulose

rund 44000 M., Schweineseuche und Schweinepest 46000 M.,

iufektiöses Kälbersterben 23000 M., Lecksucht 10000 M.,

Hämoglobinurie der Rinder 3000 M., Katarrhalfieber 1750 M.,

Maul- und Klauenseuche 3000 M., Milzbrand, Rauschbrand,

Wild- und Rinderseuche 6700 M., Rotz 10000 M., perniziöse

Anämie der Pferde 8000 M., tropische, insbesondere afrikanische

Viehseuchen 11800 M., Brustseuche der Pferde 1742 M. —

dieser Betrag an die Geheimräte Koch und Gaffky, wobei

bemerkt wird, daß aus dem verbleibenden Bestande von 28000 M.

noch ein größerer Teil für die Brustseuche reserviert sei. — Von

diesen erheblichen Mitteln haben namentlich viel erhalten die

hygienischen Institute der tierärztlichen Hochschulen zu Berlin

und ‘Hannover, das pathologische Institut der Tierärztlichen

Hochschule zu Berlin, ferner die Landwirtschaftskammern zu

Kiel, Stettin und Halle, die tierhygienische Abteilung des

Kaiser Wilhelm-Instituts für Landwirtschaft zu Bromberg, das

hygienische Institut der Universität zu Greifswald, die Depar

tementstierärzte zu Stettin, Schleswig und Köslin und der Leiter

der tropenhygienischen Abteilung des hygienischen Instituts der

Tierärztlichen Hochschule zu Berlin, Dr. Knuth. Betreffs der

Tuberkulose sollte namentlich erforscht werden die Beziehung

zur Menschentuberkulose sowie ein wirksames Immunisierungs

verfahren. Das Ergebnis der letzteren Versuche ist die Her

stellung des Taurumans. Ferner wurden Mittel zur praktischen

Erprobung sowohl des Taurumans als des Bovovaccins ver

wendet. Bei Schweineseuche und Schweinepest handelt e sich

um die Erforschung der bakteriologischen Grundlagen beider

Seuchen, sowie um Immunisierungsversuche, ferner um Versuche

über eine die Widerstandsfähigkeit der Ferkel erhöhende Er

nährungsmethode. Bezüglich der Lecksucht sollten erforscht

werden die Ursachen der in Masuren, namentlich im Kreise

Johannisburg aufgetretenen Lecksucht. Bei Hämoglobinurie und

Maul- und Klauenseuche handelt es sich um Erprobung der

Immunsera; beim Rotz um die Erprobung der Agglutination;

bei der perniziösen Anämie um Studien der neuerdings im

Regierungsbezirk Trier aufgetretenen Seuche an Ort und Stelle.

 Versuche zur Entdeckung des Brustseuchenerregers werden be

kanntlich seit längerer Zeit von Koch und Gaffky im Institut

für Infektionskrankheiten zu Berlin angestellt. Die Aufgabe

des Studiums der afrikanischen Viehseuchen im allgemeinen fällt

dem Dr. Knuth in Berlin zu, während das hygienische Institut

der Tierärztlichen Hochschule zu Berlin im speziellen die Er‘

forschung der Durine betrieben hat.

Aus dieser Übersicht ergibt sich, in welch reichem Maße

die Erforschung der Tierseuchen durch diesen Fonds belebt

wird, und welche ausgezeichneten Dienste dessen Begründung

der Wissenschaft geleistet hat und noch zu leisten verspricht.

Schmaltz.‘

‚ Frequenzen der hohen Schulen Im deutschen Sprachgebiet

im Sommersemester 1905 und Wintersemester 19051906.

(Aus den Hochschnlnachrichten.)

Im Sommersemester 1905 hatten die deutschenUnive rs i täte n

eine Gesamtfrequenz von 44970 Studenten, wovon auf die zehn

preußischen 22 092 entfielen. Im Wintersemester betrug die

Frequenz 46 688 bzw. 24 190. Auf die medizinischen

Fakultäten entfielen im Sommersemester 6090, im Winter

semester 6942 und auf Preußen 2413 bzw. 2483. Die höchsten

Frequenzen weisen die medizinischen Fakultäten zu München

und Berlin auf, wobei im Sommer München, im Winter Berlin

etwas überwiegt. In Berlin betrug nämlich die Frequenz

Sommersemester 860, Wintersemester 1105, in München dagegen

950 und 1019. Von den übrigen Fakultäten hatten im Sommer

semester Freiburg 470, Leipzig und Würzburg über 350,

Kiel 280, Gießen 283 einschließlich der Veterinärmediziner,

Bonn, Jena und Straßburg etwas über 200, alle übrigen weniger

als 200; im Wintersemester fanden verhältnismäßig geringe

Verschiebungen dieser Zahlen statt. Daraus erhellt, daß mit

Ausnahme von Berlin, München, Freiburg, Würzburg und

Leipzig, also von fünf Universitäten, die tierärztlichen Hochschulen

in ihrer Frequenz derjenigen der medizinischen Fakultäten gleich

kommen; die größeren tierärztlichen Hochschulen, namentlich

Berlin und München, werden nur von drei Universitäten über

troii‘en. Die technischen Hochschulen hatten im Sommer

semester eine Gesamtfrequenz von 14 539, im Wintersemester

15069, wovon auf Preußen 5913 bzw. 5765 entfielen. Die

Frequenz der landwirtschaftlichen Hochschulen betrug 1391

bzw. 1698, ist jedoch in Wirklichkeit deswegen höher, weil an

den Universitäten sehr viele Landwirte studieren, namentlich in

Halle, während in obigen Ziffern nur die Studentenzahlen der

selbständigen Hochschulen Berlin (658 bzw. 898), Poppelsdorf,

Hohenheim und Weihenstephan einbegriti‘en sind. Auf fünf

Forstakademien studierten 342 bzw. 366 Akademiker, wovon

153 bzw. 139 auf die beiden preußischen Akademien zu Ebers

walde und Münden sich verteilen, unter denen sich übrigens

noch 35 Ausländer befinden. Auf den drei selbständigen Berg

akademien betrug die Frequenz 818 bzw. 835, die fast zu

gleichen Teilen auf die sächsische Akademie zu Freiberg

einerseits und die beiden preußischen zu Berlin und Klausthal

andererseits sich verteilen. Von den deutschen tierärztlichen

Hochs chulen sind folgende Frequenzen angegeben: im Sommer

semester Berlin 406, München 322, Hannover 250, Dresden 182,

Stuttgart 99, zusammen 1259; im Wintersemester betrugen die

Frequenzen: Berlin 426, München 314, Hannover 221, Dresden 178,

Stuttgart 121, zusammen 1260. Hierzu wären noch die etwa

120 Veterinfirmediziner in Gießen zu rechnen. Das-ergibt eine
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Gesamtzahl von zirka 1400 Studenten der Veterinärmedizin,

was sehr viel ist. Von einer Beeinträchtigung der Frequenz

durch die Maturität ist, wie man sieht, schon heute gar keine

Rede mehr.

Auf den acht österreichischen Universitäten studierten

18 500 bzw. 22 700 Studenten, an den sieben technischen Hoch

schulen 7590 bzw. 8890. Die Hochschule für Bodenkultur in

Wien hatte eine Frequenz von 499 bzw. 668 Hörern; außerdem

studierten an den landwirtschaftlichen Akademien zu Dublany

und Tetschen-Liebenwerda zusammen 120 Studenten. Die

Tierärztliche Hochschule zu Wien hatte einen Besuch von 431

bzw. 401 und die zu Lemberg einen solchen von 68 bzw.

77 Studenten.

An den sechs schweizerischen Universitäten studierten

Sommersemester 5916, Wintersemester 7081. Die Statistik

vergißt hierbei die veterinärmedizinischen Fakultäten besonders

anzufiihren. Das eidgenössische Polytechnikum zu Zürich wies

einen Besuch von 1920 bzw. 2204 auf.

Naturforschende Gesellschaft in Görlitz.

In der Gesellschaft hielt Kreistierarzt Nowack-Sprottau

einen Vortrag über Beobachtungen aus dem Tierleben, der von

der zahlreich erschienenen Zuhörerschaft mit großem Beifall

aufgenommen wurde.

Bestrafung wegen Benutzung eines beschädigten Pferdes.

Dr. F. war beschuldigt, sich gegen die Berliner Straßenpolizei

verordnung vergangen zu haben. welche verbietet, Pferde mit augen

fälligen äußeren Schäden als Zugtiere auf öffentlichen Straßen zu

benutzen. Ein F. gehöriges Pferd hinkte und hatte eine fünfmark

stückgroße Hautabschilrfung. Schöfiengericht und Strafkammer

hatten auf Freisprechung erkannt, weil der Schaden des Pferdes

nicht geeignet sei, Widerwillen oder Ekel zu erregen. Das Kammer

gericht hat jedoch die Entscheidung aufgehoben und zur nochmaligen

Verhandlung zurückverwiesen mit der Begründung: Die Polizei habe

für Ordnung, Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu sorgen;

augenfällige Schäden an Zugtieren aber könnten Menschen

ansamrnlungen herbeiführen und den Verkehr stören.

Tlerquälerel.

Kürzlich wurde von der Strafkammer in Berlin ein Fuhrherr

wegen Tierquälerei verurteilt, weil er ein Pferd, das einen Wagen

nicht von der Stelle brachte, zunächst unmenschlich geschlagen,

sodann aber an der Zunge gepackt und fortzuzerren versucht hatte,

bis er dem Pferde ein Stück Zunge abriß. (Was wohl nur so zu

erklären ist, daß das Pferd schon einen tiefen Querriß in der Zunge

gehabt hat, wie es ja bei Pferden nicht selten vorkommt.) Das

Pferd mußte aber doch getötet werden. Das Amtsgericht hatte

den Tierquäier zu vier Wochen Haft verurteilt, wogegen derselbe

noch Berufung eingelegt hatte. Die Strafkammer verwarf die

Berufung, wobei noch berücksichtigt wurde, daß der Angeklagte

chronischer Alkoholist war.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Katalog der lnstrumenten-Fabrlk für Tiermedizin und Tierzucht

H- Hauptner, Berlin NW, Lulsenstraße 53. Jubiläums-Ausgabe l857—l907.

Die vorliegende Jubiläumsausgabe des Kataloges der welt

bekannten, seit nunmehr 50 Jahren bestehenden Firma H. Hauptner

zeigt gegenüber den früheren Ausgaben eine in jeder Beziehung

wesentliche Vervollkommnung. Vor allen Dingen ist ersichtlich,

daß die Firma außerordentlich leistungsfähig ist und den Fort

schritten der Veterinärmedizin bis ins kleinste Rechnung trägt.

Der Inhalt des Kataloges ist bedeutend vermehrt werden.

Dieser Umstand hat auch dazu geführt, den fremdsprachlichen Text

wegzulassen, dafür aber den Katalog in drei fremdsprachlichen

Sonderausgaben erscheinen zu lassen.

 

 Nach der vielseitigen Tätigkeit des Tierarztes gliedert sich der

Inhalt in fünf grosse Abteilungen, wodurch gegenüber den früheren

Ausgaben die Übersichtlichkeit bedeutend gewonnen hat. Der

praktizierende Tierarzt findet in der ersten Abteilung „Chirurgie

und Medizin“ eine Übersicht über alle nötigen instrumenteilen

Hilfsmittel. Für den Sanitätstierarzt bietet die Abteilung „Mikro

skopie, Bakterioiogie, Fleischbeschau und Milchuntersuchung" eine

Auswahl derjenigen Gegenstände, die für ihn in Betracht kommen.

Die dritte Abteilung „Hilfsmittel für Tierzucht und -Pflege“ enthält

eine Übersicht über die Methoden zur Kennzeichnung der Tiere

sowie über die zahlreichen Artikel, die vom Tierarzt zur Heilung

und Vorbeugung von Krankheiten verordnet werden. Der Haut

pflege ist die vierte Abteilung „Scher- und Putzapparate“ gewidmet,

während dem Tierarzt als Lehrer auf allen Gebieten seiner Wissen

schaft im fünften Abschnitt „Lehrmittel“ zweckentsprechende

Unterrichtsmittel dargeboten werden.

Die Übersichtlichkeit des 303 Druckseiten starken Kataloges wird

noch durch ein am Ende befindliches Inhaltsverzeichnis erhöht.

Die außerordentlich zahlreichen Abbildungen sind tadellos, so

daß sehr wohl dieser Katalog nicht nur als ein Nachschlagebuch,

sondern auch als eine Aushilfe für die bis jetzt fehlende tierärzt

iiche Instrumentenlehre bezeichnet werden kann.

Erwähnt sei noch, daß das erste Blatt des Kataloges ein wohl

getrofl'enes Bild des Begründers der Firma H. Hauptner (Hans

Hauptner) zeigt.

Mit berechtigtem Stolz kann die Firma H. Hauptner auf die

vergangenen fünf Jahrzehnte zurückblicken. Röder.

Jahresbericht über die Ergebnisse der Immunitäts

fo rs chnn g unter Mitwirkung von Fachgenossen herausgegeben von

Privatdozent Dr. Wolfgang Weichardt. II. Band: Bericht über das

Jahr 1906 einschließlich des Berichts über die „Beziehungen der

Immunitätsforschung zur Lehre von den Geschwülsten“ von Dr. Schöne

und über „Opsonine“ von Privatdozent Dr. W. Rosenthal. Verlag

von Ferdinand Enke, Stuttgart. 1908. Preis 14 M.

Dr. Olodomiro Grlfiin, La Facultad de Agronomiay Veteri

naria en el ano 1906. Memoria. Talleres Sese Sarranaga y Cia,

La Plata 1907.

Erfahrungen mit Hundeetaupe-Serum. Pharmazeutisches Institut

Ludwig Wilhelm Gans, Frankfurt a. M.

Taschenkalender für Fleischbeschauer und Trlcbinenschauer. VIII.

Jahrgang 1908. Herausg. von Medizinalrat Professor Dr. Johne.

Verlagsbuchhandlung Paul Parey, Berlin 1908. Preis 2,65 M.

Tierärztlicher Taechenkaiender für das Jahr 1908. Bearb. von

Hofrat Dr. M. Albrecht und Bezirkstierarzt H. Bürchner XII. Jhrg.

 

Teil I-—III. J. Gotteswinter, München.

Personalien.

Ernennungen: Sonnenbrodt, bisher Prosektor am Anatomischen

Institut zu Berlin, zum Herzoglich Braunschw. Gestütsinspektor in

Harzburg (vom l. April 1907); Kohle, bisher Unterveterinär in Lud

wigsburg, zum Assistenten an der chirurg. Klinik der Tierärztlichen

Hochschule. '

Niederlassungen: Die Tierärzte Erich Rose in Charlottenburg,

Schlüterstr. 18 I, H. Schu‘edle1‘ in Triebel N.-L. Verzogen: Tier

arzt Alois Rechl aus 0bing als bezirkstierärztlicher Assistent nach

Emendingeu (Baden).

Approbation en: In Berlin: Herr Matthias aus Brandenburg a. H.

In der Armee: Abgang: Oberveterinär Dudzus‘, im Jäger-Regt;

zu Pferde Nr. 4, auf seinen Antrag mit Pension in den Ruhestand

versetzt. — Im Beurlaubtenstande: Befördert: Die Stabs

veterinlire Joms (I Cassel), Kuhr (Minden), Küttner (III Berlin),

Ganze (Mühlhausen i. Th.), Brand (III Berlin), Virchow (Potsdam),

Kanu (Posen), Koedz'1: (III Berlin), Ke1npa (Gleiwitz), Knüppel (I Trier),

Schmidt (Oppeln,), Lüthens (Kosel), Pfund (Torgau), Simmat (Halle a. S.)

zum Oberstabsveteriultr mit dem Bange der Räte V. Klasse.

Vakanzen. (Vgl. Nr. 49.)

Schlachthofstelle: Gelsenkirchen: Assistenztierarzt zum 1.April

1908. Anfangsgehalt 2700 M. Bewerb. a. d. Oberbürgermeis(en

 ‚. . -....‚. .n. „i. _n_w_-.. „

Vemtwortllcl: für den lnhalt (eakl. Luoorltentell): Prof. Dr. Schmaltz in Berlin. — Verlag uud Eigentum der Verlagsbuchhandlung von Bl°bud Schutz in Berlin. —

Druck von W. Büxonatein, Berlin.
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Beilage zur „Berliner Tierä.rztlichen Wochenschrif “ 1907, Nr. 52.
 

Die Novelle zum Viehsenchengesetz.

Besprochen von Veterinürrat Preuße.

Der Entwurf eines Gesetzes zur Abänderung des Gesetzes, be

treffend die Abwehr und Unterdrückung von Viehseuchen, dessen

Wortlaut in der Beilage zu Nr. 49 der B. T. W. veröffentlicht wurde,

ist nunmehr dem Reichstage zur verfassungsmäßigen Beschlußnahmc

vorgelegt worden. ‘

Derselbe schließt sich im allgemeinen dem Entwurf an, welcher

am Beginn des Jahres 1903 von ‘der Reichsregierung herausgegeben

worden ist, um von den Bundesstaaten, den Lokalregierungen, den

Vereinigungen und Korporationen der Interessenten begutachtet zu

werden. Der damalige Entwurf hatte wohl allseitige Zustimmung

gefunden, was wohl daraus zu entnehmen ist, daß die hauptsäch

lichsten und wichtigsten Änderungen, die bereits der erste Entwurf

gegenüber dem bestehenden Gesetze aufwies, in dem jetzt vor

liegenden Entwurf beibehalten werden sind. Es ist dies die Aus

dehnung der Anzeigepflicht auf Rauschbrand, Wild- und Rinder

seuche, Schweineseuche und Schweinepest, Schweinerotlauf ein

schließlich des Nesselfiebers, Geflügelcholera und Hühnerpest und

Tuberkulose des Rindviehs, sofern sie sich in der Lunge in vor

geschrittenem Zustande befindet, oder Euter, Gebärmutter oder

Darm ergriffen hat. Im einzelnen weist der neue Entwurf eine

Reihe teilweise sehr bedeutsamer sachlicher und redaktioneller

Änderungen auf, wodurch der erste Entwurf meines Erachtens sehr

wesentlich verbessert wird. Nicht nur diejenigen Paragraphen,

deren Inhalt eine sachliche Änderung erfahren hat, sondern das

ganze Gesetz ist neuredigiert worden. Hierdurch haben die einzelnen

Gesetzesbestimmungen an Klarheit und an Kürze des Ausdrucks

außerordentlich gewonnen. Langatmige Sätze sind in wenige Worte

umgewandelt worden, die das gleiche klar zum Ausdruck bringen

Mit den Worten „derselbe, dieselbe, dasselbe“, welche die Satz

konstruktion so schwerfällig machen, ist in dem neuen Entwurf

gründlich aufgeräumt worden. Schon die Überschrift und der

Beginn des Gesetzes zeigt die Tendenz der Vereinfachung. Das

Gesetz soll sich nun nicht mehr betiteln „Gesetz betreffend die

Abwehr und Unterdrückung von Viehseuchen vom . . .", sondern

kurzweg „Viehseuchengesetz“. Der 5 1 sagt dementsprechend auch:

Das nachstehende Gesetz regelt das Verfahren zur Bekämpfung

übertragbarer Viehseuchen, mit Ausnahme der Rinderpest.

Das ist kurz und ebenso deutlich wie der jetzige Wortlaut. Ebenso

ist im g 2 statt „Die Anwendung der Abwehr- und Unterdrückungs

maßre'geln und die Leitung des Verfahrens“ gesagt worden „Die

Anwendung und die Durchführung der Bekämpfungsmaßregeln“.

Es sind dies vier Worte weniger, dabei aber ebenso deutlich. Bei

der folgenden Spezialbespreohung des Gesetzentwurfs werde ich

noch eine Reihe anderer wesentlicher Kürzungen erwähnen.

Ich möchte nun vorweg hervorheben, daß der von tierltrztlicher

Seite mehrfach geäußerte Wunsch, das Wort „Viehseuchengesetz“

möge fallen und durch „Tierseuchengesetz“ ersetzt werden, nicht

in Erfüllung gegangen ist. Ich muß gestehen, daß ich an dem

Wort „Vieh“ in Verbindung mit dem Seuchengesetz bzw. Seuchen

nie Anstoß genommen habe. Diese Wortverbindungen, die nicht

erst durch das Gesetz vom 23. Juni 1880 geschaffen wurden, sind

gewissermaßen Allgemeingut der deutschen Sprache geworden und

es dürfte wohl keinem ernsthaft denkenden Menschen einfallen,

dem Wort „Vieh“ in Verbindung mit Seuche eine verächtliche Be

deutung beizulegen. Wenn man hierin empfindlich sein wollte,

müßte man auch die Worte „Viehhof“, „Viehbestand“, „Viehmarkt“

u. a. für anstößig halten. Das Gesetz wird auch kaum anders be

titelt werden können wie .,Viehseuchengesetz“, da in demselben

der Begriff „Vieh“ sogar gesetzlich festgestellt ist (ä 1 Abs. 2 u. 3

des Entwurfs), dieses Wort auch in vielen anderen Verbindungen

in dem Gesetz vorkommt und letzteres einen Unterschied zwischen

„Vieh“ und zwischen „Tieren“ macht. Hierauf werde ich noch in

einem besonderen Artikel zu sprechen kommen.

 

Des ferneren will ich erwähnen, daß das neue Gesetz auch in

betreff der Mitwirkung der Tierärzte andere Bestimmungen nicht

bringt, wie. sie in dein jetzt geltenden Gesetz vorhanden sind. Es

ist im Gegenteil durch mehrfache Verwendung der Worte „be

amtetcr Tierarzt“ oder „amtstierärztlich“ statt „Tierarzt“ oder „tier

ärztlich“ (65 12, 29) zum Ausdruck gebracht, daß an erster Stelle

der beamtete Tierarzt, also der vom Staate angestellte oder be

stiitigte Tierarzt, bei der Ausführung des Gesetzes tätig sein soll.

Die Mitwirkung nichtbeamteter Tierärzte ist aber keinesfalls grund

sätzlich ausgeschlossen, sie ist jedoch so geblieben, wie bisher,

d. h. also nichtbeamtete Tierärzte können ausnahmsweise in Fälle

der Behinderung des beamteten Tierarztes oder aus sonstigen

dringenden Gründen zugezogen werden.‘ Es mag dies ja im Interesse

der Privattierärzte zu bedauern sein, doch ich bin überzeugt, daß

diese Frage an maßgebender Stelle sorgfältig erwogen worden ist.

Wenn man an dem bisherigen Zustande nichts geändert hat, so

sind vcrwaltungsrechtliche und auch disziplinarische Gründe hierfür

maßg'ebend gewesen. Man wende nicht ein, was beim Menschen

seuchengesetz möglich gewesen ist, hätte auch beim Viehseuchen

gesetz gehen können. Das letztere wendet aber teilweise ganz

andere Mittel an (Tötung und Entschädigung), sodann ist auch zu

bedenken, daß das Recht der Person ein ganz anderes ist, wie das

Recht der Suche. Mensch6nseuchen- und Viehseuchentilgung können

daher nicht in einen Topf geworfen werden. Im übrigen wird die

Erfahrung lehren müssen, ob die beamteten Tierärzte die durch

das neue Viehseuchengesetz zugewiesene Mehrarbeit werden leisten

können oder ob verneinenden Falls dringende Gründe anzunehmen

sein werden, welche auch eine Mitwirkung nichtbeamteter Tier—

ärzte benötigen. .

In der nun folgenden Spezialbesprechung werde ich nur die—

jenigen Bestimmungen berücksichtigen, welche gegenüber den Ent

wurf von 1903 wesentliche Abänderungen erfahren haben. Letzterer

ist bereits im Jahrgang 1903 der B. T. W. veröffentlicht und auch

eingehend besprochen worden. (S. 118 ff. und 162 ff.) Ich brauche

wohl daher nur darauf Bezug zu nehmen.

5 1 enthält nur eine redaktionelle Änderung, die ich bereits

erwähnt habe.

Im 5 2 ist der letzte Absatz etwas anders gefaßt worden.

Derselbe lautet:

Die näheren Bestimmungen über das Verfahren, über die Form,

von deren Beobachtung die Gültigkeit der auf Grund dieses

Gesetzes zu crlassenden Anordnungen abhängt usw. wie im

alten Gesetz,

sind von den Einzelstaaten zu treffen.

In der Begründung hierzu ist ausgeführt, daß die Gerichte

bisher aus dem Wortlaut der Vorschriften über die Schutzmaßregeln

gegen Seuchengefahr Anlaß genommen hatten an die Fassung der

veterinärpolizeilichen Anordnungen gewisse Anforderungen zu

stellen und von deren Erfüllung die Anerkennung der Gültigkeit

abhängig zu machen. Es wurde mehrfach nicht für genügend er

achtet, daß in den Anordnungen auf die zugrunde liegenden gesetz

lichen Vorschriften Bezug genommen wird, sondern es ist zur

Gültigkeit auch verlangt worden, daß die Tatumstätnde, welche die

Voraussetzung für die Zulässigkeit der angeordneten Maßregeln

bilden, in den Anordnungen ausdrücklich erwähnt werden. Um

nun Zweifeln darüber, was als eine Verfahrensvorschrift im

Sinne des Abs. 4 anzusehen sei, vorzubeugen, wird durch den

Entwurf eine bundesstaatliche Regelung’ vorgesehen, welche sich

nicht nur auf die äußere Form (Veröfl’entlichung usw.) der seucheu

polizeilichen Anordnungen bezieht, sondern auch auf die allgemeinen

formellen Anforderungen, die hinsichtlich des Inhalts zur Ver

meidung der Ungültigkeit gestellt werden dürfen. Besondere reichs

rechtliche Formerfordernisse neben den bezüglichen landesrechtlichon

Vorschriften aufzustellen, ist nicht beabsichtigt.

Die neue Fassung des 5 2 dürfte wohl-geeignet sein, eine

größere Stabilität in der rechtlichen Auffassung über die Gültigkeit
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der auf Grund der reichs- und. landesgesetzlichen Bestimmungen

erlassenen seuchenpolizeilichen Anordnungen herbeizuführen

Der 5 3 hat eine wesentliche Erweiterung erfahren. Die Ab

sätze 2, 3 und 5 haben folgende Fassung erhalten:

Abs. 2. Die gleichen Befugnisse haben das Kaiserliche Gesundheits

amt und diejenigen zur wissenschaftlichen Erforschung ühertragbarer

Krankheiten bestimmten staatlichen Anstalten, bei denen ein Tierarzt

angestellt ist, rücksichtlich der eigenen Viehbestände.

Ferner können

l. den Vorständen der militärischen Remontedcpots sowie der landes

herrlichen und Staatsgestüte,

2. den Vorständen der tierärztlichen Lehranstalten und der zu

diesen gehörigen Institute,

3. mit Zustimmung des Reichskanzlers den Vorständen anderer An

stalten von ähnlicher Art wie die im Abs. 2 und im Abs. 3 Nr. 2

bezeichneten

von den Landesregierungen die gleichen Befugnisse rücksichtlich aller

dort aufgestellten Viehbestände übertragen werden.

Abs. 3. In den Fällen der Abs. 1 bis 3 finden die ferneren Be

stimmungen dieses Gesetzes sinngemäße Anwendung, in den Fällen des

Abs. 2 und des Abs. 3 Nr. 2, 3 jedoch nur mit den Einschränkungen,

die sich aus dem Zwecke der wissenschaftlichen Arbeiten ergeben.

Abs. 5. Die gleiche Pflicht der Benachrichtigung der Polizei

behörden liegt den im Abs. 2 genannten Anstalten und den nach Abs. 3

mit selbständigen Befugnissen versehenen Vorständen ob, falls die

Seuche oder der Seuchenverdacht nicht das Ergebnis wissenschaftlicher

Versuche ist, die zu den Aufgaben der Anstalten und Institute gehören.

In der Begründung in 5 3 ist ausgeführt, daß die eigenen Pferde

der Offiziere, der sonstigen Personen des Soldatenstandes und der

Militärbeamten den Bestimmungen des Viehseuchcngesetzes unter

liegen, gleichviel, ob sie in Privat- oder in Truppenstalluugen unter—

gebracht sind. In betrefi“ des Reichsgesundheitsamtes und ähnlicher

zur wissenschaftlichen Forschung übertragbarer Krankheiten

dienenden Anstalten ist in der Begründung gesagt, daß die gesetzlich

sonst zuständigen Polizeibehörden und die beamteten Tierärzte es

vielleicht nicht immer verstehen möchten, ihre Anordnungen den

Zwecken und Zielen der genannten Reichsbehörde und der be

treffenden Anstalten anzupassen.

Das wesentliche hierbei ist, daß bei derartigen Anstalten einTier

arzt angestellt sein muß. Eine Ausnahme hiervon macht allerdings

Zifier 3. Hierunter sind nach dergBegründung eventuell zu ver

stehen vom Staate geleitete oder doch beaufsichtigte Impfstoff

gewinnungsanstalten, ferner medizinische Forschungsanstalten, an

denen zwar nicht tierärztlicho, wohl aber ärztliche, mit der

\'eterinitrwissenschaft und Vcterinärpolizei genügend vertraute Sach

verständige tätig sind.

Um derartigen Instituten eine Ausnahmestellung gegenüber den

viehbesitzenden Haushaltungen zu geben, ist die Zustimmung des

lteichskanzlers erforderlich. Es bleibt nur zu wünschen, daß die

selbe nur in seltenen Fällen und nach sorgfältigster Erwägung

erteilt wird. Denn daß medizinische Forschungsanstalten nicht

immer veterinärpolizeilich unbedenklich ‘sind, haben uns im vorigen

Jahre die Erfahrungen mit dem Löfflerschen Institut gelehrt.

Die Fassung des 56 ist dieselbe geblieben wie im Entwurf

von 1903. Hinzugekommen ist noch zu dem Einfuhrverbot von

seuchekrauken und verdächtigen Tieren, von Kadavern seuche

kranker oder verdächtiger Tiere, ein solches für Gegenstände aller

Art, von denen nach den Umständen des Falles anzunehmen ist,

daß sie Träger des Ansteckungsstoffes sind.

Nach dem jetzt geltenden Gesetz können Beschränkungen im

Verkehr mit Tieren in den Grenzbezirken mit tierischen Rohstoffen

und allen solchen Gegenständen, welche Träger des Ansteckungs

stoffes sein können, erst dann angeordnet werden, wenn in dem

Auslande eine übertragbare Seuche der Haustiere in einem für den

inländischen Viehbestand bedrohlichen Umfange herrscht oder aus

bricht. Auch Revisionen des vorhandenen Viehbestandes und eine

regelmäßige Kontrolle über den Ab- und Zugang von Vieh können

für die Grenzbczirke erst dann angeordnet werden, wenn die Seuche

in einem Nachbarlande eine bedrohliche Ausdehnung gewinnt.

Da aber derartige Maßnahmen dauernd erforderlich sind, um

der Weitcrvcrbrcitung von Viehseuchen, die jederzeit aus dem Aus

lande eingcschleppt werden können, wirksam vorzubeugen, so sind

vorstehende Maßregeln aus den %5 7 und 8 herausgenommen und

in einem besonderen ä 6a untergebracht worden, in dem es heißt:

Zum Schutze gegen die Gefahr der Einschleppung von übertragbaren

 

Seuchen der Haustiere aus dem Auslande können usw. angeordnet

werden. Zu den tierischen Rohstoffen sind auch noch tierische

Erzeugnisse hinzugesetzt worden, darunter sind nach der Be

gründung beispielsweise zu verstehen Milch, Wolle, Federn, Dünger.

Der neue 5 7 beschränkt sich dann nur noch auf Einfuhrverbote

oder Beschränkungen, wie sie jetzt in dem alten ä 7, Abs. l, Zifier 1

und Abs. 2, vorgesehen sind. Der neue 5 8 enthält nur noch die

Bestimmungen über Bekanntmachungen usw., welche in dem alten

ä 7, Abs. 3 und 4, enthalten sind.

In dem Entwurf von 1903 sind hier die %5 8a und 8b ein

geschoben, welche einesteits dem alten 5 17 entsprechen (ä Sa),

sodann aber auch den Landesregierungen erweiterte Befugnisse zum

Erlaß seuchenpolizeilicher Anordnungen einräumen (ä Sh). Der

neue Entwurf hat an der alten Einteilung festgehalten, den alten

ä 17 in etwas geänderter Fassung beibehalten und die erweiterten

Befugnisse des 5 8b des 1. Entwurfs in einen neuen 5 17a zusammen

gestellt. Die 55 17 und 17a werden an der entsprechenden Stelle

besprochen werden. Der g 9, welcher von der Anzeigepflicht

handelt, hat eine geänderte Fassung erhalten. Der Inhalt ist gegen

über dem 1. Entwurf von 1903 nicht wesentlich geändert worden,

ich brauche daher hier nur auf die frühere Veröffentlichung Bezug

zu nehmen. 5 9 lautet jetzt in seinem Anfang:

‚Bricht eine Seuche aus, auf die sich die Anzeigepflicht erstreckt

(ä 10) oder zeigen sich Erscheinungen, die den Ausbruch einer solchen

Seuche befürchten lassen, so hat der Besitzer des betroffenen Viehes

unverzüglich usw. Anzeige zu machen.“

Die Anzeige ist der Polizeibehörde oder einer anderen von

der Landesregierung zu bezeichnenden Stelle zu machen.

Hiermit ist nach der Begründung den Verhältnissen in solchen

Gegenden Rechnung getragen worden, in denen die Polizeibezirke

sehr groß sind und die Entfernungen von Einzelhöfen und Vieh

weiden oft sehr beträchtliche sind. Daher sollen auch eventuell

andere Stellen als befugt erachtet werden können, Anzeigen entgegen

zunehmen (für Preußen würden z. B. die Ortsvorsteher in Betracht

kommen). Der von dem Veterinärrat seinerzeit geäußerte Wunsch,

zuzulassen, daß Anzeigen auch beim beamteten Tierarzt erstattet

werden können, scheint demnach keine Aussicht auf Erfüllung zu

haben. Der Kreis der adzeigepflichtigcn Seuchen, der‘schon in

dem Entwurf von 1903 eine Erweiterung erfahren hatte, ist noch

weiter ausgedehnt worden Zu den Hirten und Schäfern, welche

Tiere in Obhut haben und den Personen, welche mit der Aufsicht

beauftragt sind, sind noch hinzugekommen, Schweizer, Viehpfleger

usw., ferner Trichinenschauer, Personen die das Schlächtergewerbe

betreiben. Von dem bisherigen Grundsatz der Freilassung des Ge

sindes von der unmittelbaren Anzeigepflicht ist der neue Entwurf

abgewichen.

Da es zweifelhaft ist, ob die Kastration von Tieren zur Tier

heilkunde gerechnet werden darf, so sind die Kastrierer als Anzeige—

pflichtige besonders erwähnt worden. Im übrigen beziehe ich mich

auf meine Anmerkungen zu 5 9 auf S. 164 B. T. W. 1903.

Man kann wohl die jetzige Fassung des ‘ä 9 des Entwurfs als

eine wesentliche Verbesserung begrüßen. Da die Anzeigepflicht

eine der Grundpfeiler der staatlichen Viehseuchenbekämpfung ist,

so ist es auch erforderlich, daß die die Anzeigepflicht ausdrückenden

Bestimmungen nicht nur möglichst klar und präzis gefaßt sind,

sondern daß auch der Kreis der anzeigepflichtigen Personen ein

möglichst weitgehender ist. Dabei ist es nicht nötig, daß im

einzelnen Seuchenfalle alle zur Anzeige verpflichteten Personen, die

hiervon Kenntnis erhalten, die erforderliche Anzeige erstatten. Ich

komme hierauf bei 5 65 noch zurück.

Der ä 10 ist gegenüber dem 1. Entwurf von 1903 nicht geändert,

wie ich bereits anfangs ausgeführt habe. Die Zahl der anzeige

pflichtigen Krankheiten bzw. Krankheitsgrnppen beträgt nach dem

neuen Gesetz 12.

Der 5 11 fällt weg (s. S. 164 B. T. W. 1903).

Die Änderungen im 5 12 sind ebenfalls früher bereits besprochen

worden. Der sachliche Inhalt dieses Paragraphen ist im neuen

Entwurf der gleiche geblieben wie im ersten Entwurf von 1903. Es

ist nur noch hinzugefügt, daß die Polizeibehörde im Falle sie von

dem Ausbruch einer Seuche oder von dem Verdacht eines Seuchen

:tusbruchs Kenntnis erhält außer für die Zuziehung des beamteten
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Tierarztes, inzwischen auch dafür zu sorgen hat, daß die kranken

und abgesehen von der Tuberkulose (510 Abs. 1, Nr. lt?)

auch die verdächtigen Tiere mit anderen Tieren nicht in Berührung

kommen. Es ist dies eine sehr wünschenswerte Erweiterung der

Obliegenheiten der Polizeibehörde. Jetzt geschieht bis zum Ein

treffen des beamteten Tierarztes im Seuchengehöft gewöhnlich

nichts, wenn nicht der Besitzer selbst schon genügende Maßregeln

getroflen hat. In betreff der Erweiterung der Befugnisse des be

amteten Tierarztes ist in der Begründung gesagt worden, daß sich

die Bestimmung, daß in eiligen Füllen der beamtete Tierarzt zur

Anwendung der sofortigen vorläufigen Einsperrnng und Absonderung

der erkrankten und verdächtigen Tiere, nötigenfalls auch deren

Bewachung berechtigt sei, so gut bewährt habe, daß ihre Er

weiterung im Interesse einer wirksamen Seuchenbekämpfung liege.

Als sonstige dringliche Maßnahmen könnten z. B. noch in Betracht

kommen, die Anordnung eines sofortigen Ausfuhrverbots für Milch,

Dünger usw. im Falle der Feststellung der Maul- und Klauenseuche.

Die näheren Vorschriften hierüber sind von den Bnndesregierungen

zu erlassen.

5 13 ist gegenüber dem ersten Entwurf von 1903 nicht ge

ändert (s. S. 164 a. a. 0.).

Der 5 14 ist wesentlich verkürzt worden. Der letzte Satz des

jetzigen Gesetzes, betr. die Einziehung eines tierärztlichen Ober

gutachtens, kommt in Fortfall, da die darin enthaltene Vorschrift

im wesentlichen durch 5 16 Abs. 2 gedeckt ist.

5 15 bleibt im wesentlichen so, wie im ersten Entwurf von 1903.

VVührend in dem jetzigen Gesetz die weitere Zuziehung des be

amteten Tierarztes unterlassen werden konnte, wenn in dem Seuchen

orte selbst oder in dessen Umgegend weitere Seuchenausbrüche

vorkommen, so hatte der erste Entwurf die Worte „oder i_n dessen

Umgegend“ ganz fortgelassen. Der neue Entwurf hat dafür die

Worte eingesetzt „oder in unmittelbar angrenzenden Ortschaften“.

In der Begründung zu 5 15 ist übrigens gesagt, daß die Polizei

behörden hierdurch nur die Befugnis erhalten sollen, von einer

weiteren Zuziehung des beamteten Tierarztes abzusehen, diese Zu

ziehung kann aber in geeigneten Fällen gleichwohl erfolgen und

natürlich von den Bundesregierungen unter Umständen allgemein

angeordnet werden, wie es z. B. für die Manl- und Klauenseuche

in letzter Zeit mehrfach geschehen ist und sich auch vollauf be

währt hat.

Neu hinzugekommen ist folgende Bestimmung:

„Das gleiche kann für die Schweineseuche (5 10 Abs. 1, Nr. 9) und

für diejenigen Seuchen, auf die gemäß 5 10 Abs. 2 die Anzeigepflicht

ausgedehnt worden ist, von den Bundesregierungen bestimmt werden.“

In der Begründung ist bezüglich der Schweineseuche gesagt:

Die Feststellung dieser Seuche ist gewöhnlich nicht einfach. Des

halb ist bisher an der regelmäßigen Zuziehung des beamteten Tier

arztes bei jedem neuen Ausbruch festgehalten worden. Es ist

indes zu erwägen, daß die Schweineseuche in den letzten Jahren

im wesentlichen als eine mildere Krankheit aufgetreten ist. Deshalb

ist nicht ausgeschlossen, daß künftig ihre Bekämpfung auf andere

Grundlagen gestellt wird, nach denen eine jedesmalige Zuziehung

des beamteten Tierarztes unnötig erscheint.

In Preußen ist bereits der Bekämpfung der Schweineseuche

durch den Erlaß vom 4. Februar 1907 (Beilage zu Nr. 11 B. T. W.)

eine andere Grundlage gegeben worden. Durch diesen ist der

Begriff der veterinärpolizeilich zu bekämpfenden Schweineseuche

sehr eingeengt worden. Die milde Form der Seuche scheidet

hierbei überhaupt aus. Daher bedarf es für Preußen einer‘ Be

stimmung, wie sie im 5 15 Abs. 2 des Entwurfs vorgesehen ist,

nicht, natürlich unter der Voraussetzung, daß der vorerwtthnte

Ministerialerlaß keine Änderung erfährt.

An 5 16 ist folgender Zusatz zu Abs. 1 gemacht worden:

„Bei Ermittlung einer Seuche durch Zerlegung eines Tieres sind

aber die für die Feststellung der Seuche erforderlichen Teile aufzu

bewahren, falls der Besitzer oder dessen Vertreter bei Mitteilung des

amtstierlirztliehen Befundes sofort erklärt, daß er das Gutachten eines

anderen approbierten Tierarztes einzuholen beabsichtigt. Die Auf

bewahrung hat unter sicherem Verschluß oder unter Überwachung auf

Kosten des Besitzers so zu geschehen, daß eine Verschleppung von

Krankheitskeiruen ausgeschlossen ist.“

 
Zur Zeit hat der Besitzer nur den Anspruch auf Einholung

eines ticrärztlichen Obergutachtens, wenn die Zuziehung eines

anderen approbierten Tierarztes zur amtlichen Untersuchung selbst

erfolgt ist und die Ansicht des zugezogenen Tierarztes erheblich

von der des Veterinärbeamten abweicht. Die Begründung zum Ent

wurf führt aus, daß diese Beschränkung des Beschwerderechts sich

in der Praxis nicht als ausreichend zum Schutz der Viebbesitzer

gegen immerhin mögliche Fehldiagnosen des beamteten Tierarztes

erwiesen hat. Hiergegen wird sich wohl auch nichts einwenden

lassen, man wird aber vice versa verlangen können, daß im Falle

zuerst ein nichtbeamteter Tierarzt bei der Sektion eines Kadavers

eine Seuche festgestellt und zur Anzeige gebracht hat, der Be

sitzer verpflichtet ist, die zur Feststellung der Seuche erforderlichen

Kadäwerteile bis zur Ankunft des beamteten Tierarztes aufzu

bewahren. Heut ist dies z. B. beim Rotlauf sehr häufig nicht der

Fall. Stellt ein nicht beamteter Tierarzt Rotlauf fest, so veranlaßt

er in vielen Fällen die alsbaldige Entsendung des Kadavers oder

der wichtigsten Kadaverteile an irgendein Institut zur bakteriolo—

gischen Feststellung und der später hinzukommende beamtete Tier

arzt kann sehen, wie er zu seiner Diagnose kommt. Dies bedarf

einer Änderung durch Hinzufügung eines entsprechenden Zusatzes

zu 5 9. -

Der 5 17 des neuen Entwurfs entspricht dem 5 17 des jetzt

geltenden Gesetzes und dem 5 8a des ersten Entwurfs von 1903.

Der Inhalt ist redaktionell gekürzt worden. Der Absatz, welcher

von den Verpflichtungen des beamteten Tierarztes bei Fest

stellung von Seuchenfällen auf Viehmä.rkten usw. handelt, ist ganz

fortgefallen. Die darin enthaltenen Vorschriften sind entbehrlich

und werden durch die Vorschriften im 5 9 Abs. 3 und im 5 12,

namentlich nach der Erweiterung des Abs. 2 gedeckt.

Neu hinzugekommen ist folgender Absatz:

„Jahr- und Wochenmärkte, auf denen Vieh nur in geringem Um

fange gehandclt wird, können von den Landesregierungen ausnahms

weise von der Beaufsichtigung befreit werden.“

Nach der Begründung sind die Jahr- und Wochenmärkte, auf

denen Vieh gehandelt wird, vom seuchenpolizeilichen Standpunkt

aus wie die eigentlichen Viehmärkte zu beurteilen. Die ausnahms—

weise Freilassung von der Beaufsichtigung ist ein Entgegenkommen

den kleinen Gemeinden gegenüber, welche jetzt vielfach unverhältnis

mäßig sehr hohe Aufwendungen für die veterinäre Aufsicht über

den meist sehr geringen Viehauftrieb machen müssen, welcher viel

fach auch nur auf unmittelbar für die Küche bestimmten Tiere

(Schlachtgefiügel, Spanferkel, Schaf und Ziegenlümmer) beschränkt

ist. Im übrigen beziehe ich mich auf das auf S. 160 B. T. W. 1903

zu 8a Gesagte. Statt „gewerbsmäßige Geflügelmästereien“ im 5 8a

des ersten Entwurfs ist im neuen Entwurf gesagt worden „gewerb

liche Viehmüstereien“. Nach der Begründung bilden diese er

fahrungsgemäß neben den Beständen der Viehhändler nicht elten

Ausgangspunkte für die Verschleppung von Viehseuchen. „Gewerbs

mäßig“ wird eine Mästerei betrieben, wenn sie auf Gewinnerzielung

gerichtet ist, sowie fortgesetzt und selbständig ausgeübt wird.

Die Mitstung im landwirtschaftlichen Betrieb bildet regelmäßig einen

Nebenbetrieb der Landwirtschaft und wird daher unter dieser Vor

aussetzung von der Vorschrift nicht betroffen.

Ein sehr wichtiger Paragraph ist 5 17a, er entspricht dem 5 8b

des ersten Entwurfs von 1903, ist aber diesem gegenüber noch

sehr erweitert worden. Er enthält die Maßregeln, welche zum

Schutz gegen die ständige Gefährdung der Viehbestünde durch

Seuchen angeordnet werden können, im Gegensatz zu den Maß

nahmen, welche erst dann zur Anwendung kommen können, wenn

eine besondere Seuchengefahr vorhanden ist. Die Festsetzung der

einzelnen Maßnahmen, deren Anordnung im seuchenpolizeilichen

Interesse eventuell notwendig sein könnte, ist die Folge der

konsequenten Rechtsprechung unserer höchsten Gerichtshöfe, welche

bisher alle Verordnungen seuchenpolizeilicher Art für ungültig er- *

klärten, die nicht im Viehseuchengesetz direkt genannte Maßnahmen

enthielten. Mit dem 5 17a beginnt der Abschnitt IIc des Gesetzes

„Schutzmaßregeln gegen Seuchengefahr“, der in dem jetzigen Gesetz

erst mit 5 18 beginnt. Der besseren Übersicht halber lasse ich den

Wortlaut des ganzen Paragraphen folgen:
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c. Schutzmaßrcgeln gegen Seuchengefahr.

ä 17a. Zum Schutze gegen die ständige Gefürdung der Vieh

bestände durch Viehseuchen können folgende Maßnahmen angeordnet

werden:

l. Amtstieriirztliche oder tierärztliche Untersuchung von Vieh vor

dem Verladen und vor oder nach dem Entladen im Eisenbahn

und Schifi‘sverkehre;

Verbot oder Beschränkung des Treibens von Vieh, das sich

im Bcsitz'e von Viehhändlern befindet, auf öfl'cutlichcn

Wogen, und des Treibens von Vieh auf dem Wege zum oder

vom Markts sowie Beschränkung des Treibens von Wander

horden;

3. Beibringung von Ursprungs- und Gcsundheitszeugnissen für das

im Besitze von Viehhändlern befindliche und für das auf Märkte

oder öffentliche Tierschauen gebrachte Vieh;

4. Führung von Kontrollbücheru durch die Vichhändlcr und Kenn

zeichnung von Vieh; .

5. Regelung der Einrichtung und des Betriebs von

Molkereien, insbesondere für Sammelmolkereicn das

Verbot der Abgabe von Magermilch und sonstigen Milchriick

stünden, sofern nicht vor der Abgabe eine Erhitzung bis zu

einem bestimmten Wärmegrad und für eine bestimmte Zeitdauer

stattgefunden hat;

6. Verbot des Umherziehens mit Zuchthengsteu zum Decken von

Stuten und Beschränkung des Handels mit Vieh im Umherziehen;

7. Überwachung der beim Bergwerks- oder Schifi'ahrtsbetrieb und

der beim Gewerbebetrieb im Umherziehen benutzten Zugtiere;

8. Bezeichnung der Hunde durch Halsbänder mit Namen und Wohn

ort oder Wohnung des Besitzers;

9. Einführung von Dcckregistcrn für Pferde und Riudvieh;

10. Herstellung von undurchlässigem Boden auf Viehladestellen für

den öffentlichen Verkehr;

11. Reinigung und Desinfektion der zur Beförderung von Vieh,

tierischen Erzeugnissen oder tierischen Rohstoffen

dienenden Fahrzeuge mit Einschluß von Schiffen, sowie der

bei einer solchen Beförderung benutzten Behältnisse und Gerät

schuften und der Ladeplätze;

12. Regelung der Einrichtung und des Betriebs von Viehaus

stellungen, Viehrnärkten, Viehhöfeu, Schlachthöfen und ge

werblichen Schlachtstätten, insbesondere auch räumliche

Trennung der Viehhöfe von den Schlachthöfen, A.nlegung ge

trennter Zu‘ und Ahfuhrwege für Viehmärkte, Viehhöfe und

Schlachthöfe, sowie Verbot des Abtriebs von Vieh von

Schlachtviehmärkten zu anderen Zwecken als zur

Schlachtung oder zum Auftrieb auf andere Schlacht

viehmärkte;

13. Regelung der Einrichtung und des Betriebs von Gast

ställen und Ställen von Viehhändlern;

14. Regelung der Einrichtung und des Betriebs von Abdeckereien

einschließlich der Anlagen zur gewerbsmäßigen Beseitigung oder

Verarbeitung von Kadavern und tierischen Teilen;

15. Regelung der Beseitigung oder der Reinigung von Ab

wässern und Abfällen in Gerbereicn, Fell— und Häute

haudlungcn,

16. Regelung des Verkehrs mit Vichseuchenerregern und ihrer

Aufbewahrung sowie Bestimmung der Vorsichtsmaß

regeln, die bei der Ausführung wissenschaftlicher

Arbeiten mit solchen Erregern zu beobachten sind;

17. Regelung der Herstellung und Verwendung von Impfstoffen, die

zum Schutze gegen Vichseuchen oder zu deren Heilung be

stimmt sind;

18. Regelung des Gewerbebetriebs der Vichkastrierer.*)

Zu den im 5 8b des l. Entwurfs von 1903 genannten Maß

nahmen sind neu hinzugekommen die zu Nr. 4, 7, 8, 9, 14 und 17_

Aber auch die übrigen Maßnahmen, welche bereits im 5 8b

des l. Entwurfs genannt waren, haben zum Teil sehr wesentliche

Abänderungen und Zusätze erfahren. Ich hebe hier besonders her

vor Nr. 2, hiernach kann das Verbot und die Beschränkung des

Treibens von Vieh auch auf Wandcrherden ausgedehnt werden.

Nach Nr. 5 kann die Einrichtung und der Betrieb von Molkereien

insbesondere Sammelmolkereien einer Regelung unterworfen

werden. Nach Nr. 11 sollen sich Vorschriften über Reinigung und

Desinfektion auch auf Fahrzeuge erstrecken„ die zur Beförderung

von tierischen Erzeugnissen und tierischen‘ »Rohstotfen dienen.

Nach Nr. 12 soll auch der Abtrieb von Vieh von Schlachtvieh

märkten zu anderen Zwecken als zur Schlachtung verboten werden

können. Nach Nr. 13 können auch Vorschriften über Einrichtung

und den Betrieb von Gastställen und Viehhändlerställen getroffen

werden. Bisher war dies nicht möglich, der Entwurf von 1903 schrieb

nur eine etwaige Meldepflicht für Gast- und Händlerställe sowie

für private Viehmärkte vor. Eine sehr wichtige Handhabe

*) Die neu hinzugekommenen Änderungen sind gesperrt gedruckt.
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bietet Nr. 16 und 17. Der 1.‘ Entwurf schrieb nur eine Be

schränkung des Verkehrs mit: Krankheitserregern vor. Die neuen

Bestimmungen detaillieren dies genauer, auch soll die Herstellung

und Verwendung von Impfstofi'en, die zum‘Schutze gegen Vieh

seuchen oder zu deren Heilung bestimmt sind, einer Regelung

unterworfen werden können. Hiermit wird man nun endlich der

.planlosen lmpferei durch Laien wirksam entgegentreten können.

Diesen so wichtigen Gegenstand werde ich später zum Gegenstand

einer besonderen Besprechung machen, da ein weiteres Eingehen

hierauf an dieser Stelle mich zu weit führen würde.

Wenn im 5 17a diejenigen Maßregeln angegeben worden sind,

die zum Schutze gegen eine ständige Seuchengefahr angewendet

werden können, so sind in den folgenden Paragraphen die Maß

nahmen, welche bei dem Vorhandensein einer besonderen Seuchen

gefahr zur Anwendung kommen, genannt. Der einleitende ä 18 ist

in dem neuen Gesetzentwurf wesentlich kürzer gefaßt, wie in dem

jetzigen Gesetz und in dem l. Entwurf von 1903. Es ist bekannt,

daß unsere höchsten Gerichtshöfe für die landespolizeilichon An

ordnungen, welche Vorschriften der in den 9919 bis 29a ange

gebenen Art enthalten, eine bestimmte Form verlangen, aus welcher

hervorgeht, daß die betreffenden Anwendungen auf Grund einer

bestimmt bezeichneten Seuchengefahr und nur für die Dauer der

selben erlassen worden sind. — Daß hierdurch das Verordnungs

recht sehr eingeschränkt wurde, gab der 1. Entwurf von 1903 dem

5 18 eine andere Fassung. Nach diesem sollte der 5 18 lauten:

Ist eine Seuche im Reichsgebiet ausgebrochen, so können je nach

Lage des Falles usw. An leitender Stelle scheint man jedoch zu

der Ansicht gekommen zu sein, daß diese Fassung nicht dem

Sinne dieses Gesetzesabschnittes entspricht, und man ist daher

wieder darauf zurückgekommen, daß eine besondere Seuchengefahr

vorliegen muß, um Maßnahmen, wie sie in den 55 19 bis 29a ge‘

nannt sind, anordnen zu können.

Es steht dies im Gegensatz zu 5 17a, welcher von einer

ständigen Seuchengefahr spricht. Nach Schaffung des letzteren

Pharagraphen wird sich auch gegen die Beibehaltung des alten

ä 18 nichts mehr einwenden lassen, da 517a sehr viele Hand

haben für alle möglichen, auch ständigen seuchenpolizeilichen Maß

nahmen bietet. Der neue ä 18 ist aber in seiner Fassung

wesentlich gekürzt worden. Er lautet:

„Zum Schutze gegen eine besondere Seuchengefahr und für deren

‚Dauer können unter Berücksichtigung der beteiligten Verkehrsintercsseu

die nachstehenden Maßregeln (5% 19 bis 29 a) angeordnet werden.“

In der Begründung ist hierzu gesagt, daß das Vorhandensein

einer besonderen Gefahr nicht etwa von der Feststellung eines

Seuchenfallcs oder eines Seuchenverdachts in dem Bezirk, für den

die Schutzmaßregeln angewendet werden sollen, abhängig sein,

sondern daß auch schon die Bedrohung eines Bezirks durch eine

Seucheneinschleppuugsgcfahr von anderswoher zur Erfüllung der

Voraussetzung dieses Paragraphen genügen soll. Über das Vor

handensein oder Nichtvorhandensein einer Seuchengefahr soll nur

das freie Ermessen der Veterinärpolizeibehörde zu befinden haben;

es soll namentlich den Gerichten eine sachliche Nachprüfung

dieser Voraussetzungen nicht zustehen. Dies gilt auch in bezug

auf die Fortdauer der Seuchengefahr. Die Worte „für deren Dauer‘

sollen den Veterinärpolizeibehörden nur eine Anweisung geben, daß

sie die Seuchengefahr im Auge behalten und die erlassenen An

ordnungen dann aufheben sollen, wenn die Gefahr als beseitigt an

zusehen ist. In bezug auf die den veterinärpolizeilichen An

ordnungen zu gebende Form werden künftig die gemäß ä 2 Abs. 3

(Abs. 4 alt) zu ergebenden Anordnungen maßgebend sein.

In bezug auf die nun folgenden _Sä 19 bis 29 a, welche die im

Falle einer besonderen Seuchengefahr zu treffenden Maßnahmen

einzeln angeben, kann ich mich kurz fassen, da an diesen gegen

über dem ersten Entwurf von 1903 nur wenig geändert ist. Im 5 19

ist eine Einschränkung in betrcff des Personenverkehrs in Räumlich

keiten‘, in denen sich nicht kranke und verdächtige, sondern nur

für die Seuche empfänglichc Tiere befinden, gemacht worden. Hier

darf der Personenverkehr nur beschränkt werden, soweit es in

diesem Gesetz ausdrücklich vorgesehen ist. In dem neuen Entwurf

ist die lctztgcdachtc Maßrcgel nur für die Maul- und Klauenseuche

vorgesehen (5 44 a).

 



—971—

‚%5 31 bis 522d sein.

Im 5 20 sind zu den Beschränkungen in der Art der Be-‘

nutzung, der Verwertung oder des Transportes kranker oder ver

däehtiger Tiere noch hinzugekommen, deren Kadaver, was wohl

als unerläßlich zu bezeichnen ist. Als letzter Absatz zu 5 20 ist

angefügt worden „Verbot oder Beschränkung des Handels mit

Tieren im Umherziehen“. Eine Beschränkung dieses Hausierhandels

ist bereits als ständige Maßregcl vorgesehen (517a Nr 6), ein

Verbot dagegen nicht, dieses soll als ständige Maßregel nicht in

Frage kommen.

In 5 23 ist der letzte Absatz, welcher vorschreibt, daß die

polizeilich angeordnete Impfung unter Aufsicht des beamteten Tier

arztes oder durch denselben erfolgen soll, in Wegfall gekommen.

Nach der Begründung soll durch die Streichung dieses Absatzes

die nähere Regelung dieser Frage den Ausführnngsvorschriften

überwiesen. werden. ‘

Der 5 27 hat eine etwas geände’rte Fassung erhalten.

In Abs. 4 heißt es jetzt: Die Durchführung dieser Maßregeln

muß nach Anordnung des beamteten Tierarztes und unter

polizeilicher Überwachung erfolgen. Der neue Entwurf setzt für

die gesperrt gedruckten Worte, die Worte „unter Beobachtung

etwaiger Anordnungen“. In der Begründung hierzu ist gesagt, daß

es auch Umstände geben kann, unter denen eine jedesmalige be

sondere amtstierärztliehe Anordnung nicht notwendig

z. B. bei Geflügelkrankheiten und sonst minder wichtigen Seuchen.

Hier würde eine allgemeine Anweisung an die Polizeibehörde go—

nügen, namentlich wenn es sich um spätere Neuausbrüche handelt.

Im übrigen soll den Ausführungsvorschriftcn nur die Möglichkeit

gegeben werden, von der bisherigen zwingenden Vorschrift in

geeigneten Fällen abzusehen. Unter diesem Gesichtspunkte wird

man sich mit der Änderung des Abs. 4 einverstanden erklären können.

Im 5 28 ist der Zusatz gemacht hinter „Einstellung“ „oder

Beschränkung“, es ist dies nur eine redaktionelle Änderung und

sollen hierdurch die Worte „oder der Ausschluß einzelner Vieh

gattungen von der Benutzung der Märkte ersetzt werden.

Wir kommen jetzt an den Abschnitt „Besondere Vorschriften

für einzelne Seuchen“.

Der jetzige 530 ist durch folgenden Paragraphen ersetzt:

„Bei den nachbenannten Seuchen greifen folgende besonderen

Vorschriften- mit der Maßgabe Platz, daß außerdem alle nach den

sonstigen Vorschriften dieses Gesetzes zulässigen Maßregeln angeordnet

_ werden können.“

Der neue 5 30 soll demnach nur eine Einleitung zu den folgenden

Die Sondervorschriften der letzteren sollen

jedoch keinen auschließlichen Charakter tragen, sondern es sollen

auch andere Gesetzesvorschriften im Einzelfalle zur Anwendung.

kommen können, dazu gehört z. B. die Festlegung der Hunde auch

wenn nicht die Voraussetzungen des 5 38 vorliegen (Umhcrlaufen

eines kranken oder verdächtigen Hundes).

Der erste Absatz des alten 5 30 wird durch den neuen 5 67c

ersetzt, weil er die Vorschriften des 5 30 über den Rahmen des

Abschnitts II hinaus erweitert. Ich komme hierauf noch zu sprechen.

In den 55 31 bis 33 ist nur Milz‘ und Rauschbrand erwähnt, nach

5 33a können diese auf Wild- und Rinderseuche ausgedehnt

werden. Die nach 5 33 vorgeschriebene Beseitigung der Kadaver

muß nach Anweisung des beamteten Tierarztes erfolgen, was jetzt

nicht zum Ausdruck gebracht ist. Das Abhäuten der Rauschbrand

kadaver kann unter ausreichenden Vorsichtsmaßregeln gestattet

werden. Dieses möchte ich nicht für unbedenklich halten, da durch

das Abhäuten der Rauschbrand trotz Vorsiehtsmaßregeln sehr wohl

verschleppt werden kann. In der Begründung ist diese Ausnahme

mit dem Hinweise auf die Ungefährlichkeit des Rauschbrandes für

Menschen gerechtfertigt worden. Der 5 37 entspricht in betreff

seines Inhaltes dem ersten Entwurf von 1903, ich beziehe mich hier

‘auf meine Besprechung auf S. 165 B. T. W. 1903. Es ist noch der

Zusatz gemacht, daß im Falle ein verdächtiger Hund oder eine

verdächtige Katze einen Menschen gebissen hat, die Einsperrung

und polizeiliche Beobachtung angeordnet werden kann. Diese Maß

nahme ist damit motiviert, daß die Diagnose durch Beobachtung

des lebenden Tieres sehr erleichtert wird. Bei der Schwierigkeit

der Durchführung einer sicheren Einsperrung erscheint aber diese

nur dann geboten, wenn ein Mensch gebissen ist.

erscheint, .

 
Im 5 41 ist der Zusatz gemacht worden:

„Das Schlachten rotzkranker oder der Seuche verdächtiger Tiere

ist. verboten.“ '

Es entspricht dies dem Schlaehtverbot bei Milzbrand und

Tollwut, da Rotz für den Menschen ähnlich gefährlich ist, wie

diese Krankheiten.

Nach dem neuen 5 42 ist der jetzt sub 3 vorgesehene Antrag

des Besitzers zur Tötung nicht mehr erforderlich, da nach den bis

herigen Erfahrungen den Besitzern die Tötung der verdächtigen

Tiere erwünscht ist und sie ausnahmslos die Tötung den lange

dauernden Gebrauchsheschränkungen und Sperren vorziehen._ Statt

der bisherigen zwingenden Vorschrift unter 3 ist die Ermächtigung

getreten, es soll nunmehr heißeni „sie (die Tötung) darf außerdem

angeordnet werden usw.“

Wie nach 5 33 bei Milzbrand usw., ist auch bei der Rotz

krankheit vorgeschrieben worden, daß die unschädliche Beseitigung

der Kadaver nach Anweisung d‘es beamteten Tierarztes zu er

folgen hat.

Die Verpflichtung der Polizeibehörde zur Benachrichtigung ist

nach 5 44 zugunsten der Vorstände der landesherrliehen oder Staats

gestüte erweitert worden. Die nächstfolgenden 55 44a, b und c

handeln von Maßnahmen gegen die Maul- und Klauenseuche. Der

erste Entwurf von 1903 hatte nur Maßregeln in betrefl' des Verkehrs

mit Milch, ferner die Tötung kranker und verdächtiger Tiere unter

gewissen Umständen vorgesehen. Diese sind in dem neuen Entwurf

n den 55 44b und c enthalten. Als 5 44a ist folgende sehr wich

tige Bestimmung eingeschoben worden:

5 44a. Für einen verseuchten Ort oder einen bestimmten ge

führdeten Bezirk kann der Verkehr von Personen auch in Räumlich

keiten (Gehöft, Stall, Standort, Hofraum, Weidefläehe, Viehausstellung,

Marktplatz usw.), in denen sich für die Seuche empfltngliche Tiere be‚

finden, beschränkt oder insoweit ausgeschlossen werden, als er nicht

zur Wartung und Pflege des Viehes erforderlich ist.

Dieser Paragraph enthält eine Ausführnngsvorschrift zu 519

Abs. 3. Er ist für die Bekämpfung der Maul- und Klauenseuche

von großer Bedeutung, da diese erfahrungsgemäß gerade durch den

Personenverkehr sehr häufig verschleppt wird. Im übrigen werde

ich die bei Maul- und Klauenseuche anzuwendenden Maßnahmen

noch zum Gegenstand einer besonderen Besprechung machen.

Im 5 45 ist der durch das Gesetz vom 1. Mai 1894 neu hinzu

gekommene 2. Absatz betr. die Schutzimpfung bei Lungenseuche

wieder‘in Fortfall ‘gekommen, statt dessen ist ebenso wie bei den

Schafpockcn angeordnet werden, daß außer in dem Falle polizei

licher Anordnung eine Lnngeuseucheimpfung nicht vorgenommen

werden darf. Damit stellt sich der Gesetzentwurf auf den einzig

richtigen Standpunkt, den auch der Deutsche Veterinärrat vertreten

hat. In der Begründung zu 5 45 ist hervorgehoben, daß der

veterinärpolizeiliche Wert der Impfung ein sehr zweifelhafter sei

und dessen Anwendung nur in die Hand der Veterinärpolizei gelegt

werden dürfe.

In den Bestimmungen über Schafpocken, Besehälsenche, Bläs

chenausschlag und Bände der Pferde und Schafe ist gegenüber

dem ersten Entwurf von 1903 nichts geändert worden.

Auch bezüglich der speziellen Maßnahmen gegen Schweine

seuche und Schweinepest, Rotlauf einschl. des Nesselfiebers und

der Geflllgelcholera und Hühnerpcst ist es bei den Bestimmungen

des ersten Entwurfs von 1903 verblieben, insbesondere ist bezüglich

der Schweineseuche und-post eine zwingende Vorschrift zurAnordnung

der Tötung nicht vorgesehen worden. Mach der Begründung sollen

erst vorsichtige und nicht unverhältnismäßig kostspielige Erfahrungen

gesammelt werden, ehe der Frage näher getreten werden kann, ob

es wirtschaftlich und finanziell zu verantworten ist mit der Tötung

weiter fortzufahren oder ihrer Anordnung eine weitere Ausdehnung

zu geben. Vom Standpunkt des Verwaltungsbeamten wird man

diese Stellungnahme zur Tötungsfrage bei Schweineseuche nur

verstehen können. Ob und inwieweit die nach 5 52b vorgesehene

Befugnis zur Vornahme von Rotlaufschutzimpfungen zur Anwendung

kommen soll, bleibt dem Bundesrat bzw. den Landesregierungen

überlassen.

Die nach dem ersten Entwurf vorgeschlagenen Maßnahmen

gegen Tuberkulose haben in ihrem ersten Teil in dem neuen Ent

wurf eine Änderung erfahren. Der erste Entwurf bestimmte im
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ä 52d, daß Tiere, welche mit einer der im ä 10 Abs.1 Nr. 12 be

zeichneten Tuberkuloseformcn behaftet sind, zu kennzeichnen und

binnen sechs Wochen zu töten sind, letztere Frist sollte ausnahms—

weise auch auf zehn Wochen verlängert werden können. Der neue

Entwurf sieht von einer solchen Zwangsvorschrift zur Tötung ab

und läßt nur die polizeiliche Anordnung der Tötung ohne Frist

bestimmung zu. Wird die Tötung nicht angeordnet oder auf—

geschoben, so sind Schutzmaßrcgcln zu erlassen (5519, 20, 27) und

ist die Kennzeichnung der Tiere anzuordnen.

Diese Änderung in der gegen die Tuberkulose zu ergreifenden

Maßnahmen bedeutet eine nicht unwesentliche Verschlechterung

gegenüber dem ersten Entwurf. Ii1 derßegründung ist selbst ge

sagt werden, daß als vornehmlichste Tilgungsmaßregel die Tötung

in Betracht kommt; man hat sich jedoch nicht dazu verstehen

können, die Tötung zwingend vorzuschreibcn, da man sich für den

immerhin möglichen Fall künftiger ungünstiger Erfahrungen die

Einstellung oder Beschränkung der Tötung auch ohne Gesetzes

änderung ofien halten will, ferner weil selbst bei grundsätzlicher

Anwendung der Tötungsbcfugnis immerhin besondere wirtschaftliche

oder örtliche Verhältnisse Ausnahmen rechtfertigen können. Die

Anordnung der Tötung soll aber als Regel festgehalten werden.

Dieses ist sehr w:orsichtig ausgedrückt, vom veterinärpolizeilichen

Standpunkt aus ist die ursprüngliche Fassung des ä 52d vorzuziehen.

Finanzielle Gründe scheinen für den Fortfall der Zwangsvorschrift

der Tötung nicht vorwiegend maßgebend gewesen zu sein, da in

der Begründung angegeben ist, daß die Zahl der für eine Tötung

in Betracht kommenden Tiere 2 Proz. nicht erheblich überschreiten

dürfte, daß mit einem derartigen Prozentsatz naturgemäß nur für

die erste Zeit zu rechnen sein wird und daß nach der erstmaligen

Ausmerzung der gefährlich erkrankten Tiere infolge der dann zu

erwartenden Verminderung der Ansteckungsgfahr der Prozentsatz

der zu tötenden Tiere immer weiter zurückgehen und hoffentlich in

absehl arer Zeit ganz gering werden dürfte. Das klingt sehr

optimistisch, damit ist aber die vorsichtige Fassung des ä 52d in

dem neuen Entwurf nicht recht in Einklang zu bringen. Doch den

Landesregierungen bleibt es ja vorbehalten, ihrerseits bestimmte

Vorschriften zu erlassen, und muß die endgültige Lösung dieser

Frage späterer Zeit vorbehalten bleiben. Hoffentlich bedeutet die

Vorschrift im ä 52d nicht einen Schlag ins Wasser.

Die besonderen Vorschriften für Viehhöfc und Schlachthöfe ein

schließlich öfi'entlicher Schlachthituser haben Verschärfungen erfahren.

Statt des Ausdrucks „Schlachtviehhof“ ist der Ausdruck „Viehhof“

gewählt werden. Früher gab es größere Viehhöfe neben den

eigentlichen Schlachtviehhöfen nicht. In neuerer Zeit sind dagegen

neben den an die Schlachthäuser größerer Städte angeschlossenen

Schlachtviehhöfen auch Magerviehhöfe entstanden, die ausschließlich

oder überwiegend dem Zucht- und Nutzviehhandel dienen. Dem

entsprechend mußte auch statt des Ausdrucks „Schlachtvieh“ kurz

weg das Wort „Vieh“ gebraucht werden. Die ,Sä 55 und 56 haben

eine gegenseitige Umstellung erfahren. Abs. 2 des alten 5 56 ist

in Fortfall gekommen, eine Beibehaltung dieser Bestimmung erschien

nach der Erweiterung der Vorschrift dieses Abschnitts hinsichtlich

der Viehhöfe nicht erforderlich, ja sogar bedenklich. Die Absperrung

der Viehhöfe usw. gegen den Abtrieb von Tieren kann nach dem

neuen Entwurf auch „teilweise“ erfolgen.

Der nächstfolgcnde Gesctzesabschnitt „Entschädigungen“ ist

kurzweg genannt worden „Entschädigungen für Viehverluste.“ Der

ä 57 hat eine geänderte Fassung erhalten, er lautet:

5 57. Vorbehaltlich der in diesem Gesetze bezeichneten Aus

nahmen ist eine Entschädigung zu gewähren:

l. fiir Tiere, die auf polizeiliche Anordnung getötet oder nach dieser

Anordnung an derjenigen Krankheit gefallen sind, die zu der

Anordnung Veranlassung gegeben hat;

. für Tiere, die nach rechtzeitig erstattetcr Anzeige an Rotz oder

Lungenseuche gefallen sind, wenn die Voraussetzungen gegeben

waren, unter denen die polizeiliche Anordnung der Tötung er

folgen muß;

3. für Tiere, von denen anzunehmen ist, daß sie infolge einer

polizeilich angeordneten Impfung eingegangen sind;

4. für Rinder und Pferde, die an Milzbrand oder Rausehhrand ge

fallen sind oder an denen nach dem Tode eine dieser Krank

heiten festgestellt werden ist.

lL

Die Nr. lund 3 wiederholen in der Hauptsache den Inhalt des

geltenden Rechtes, sie haben nur eine bessere und klarere Fassung

erhalten Der Abs. 3 ist auchv insofern erweitert werden, als darin

bereits die Annahme, daß ein Tier infelge einer polizeilich an

geordneten Impfung und einer Impfung jeder Art eingegangen ist,

zur Gewährung einer Entschädigung genügt. Jetzt muß der Zu

sammenhang zwischen Tod und impfung festgestellt sein. Die

Begründung zu dem neuen Entwurf sagt, daß es nicht immer

möglich ist, einen solchen Zusammenhang mit der für einen

juristischen Beweis genügenden Sicherheit zu begutachten. Diese

Änderung ist vom Standpunkt der Sachverständigen aus nur gut

zu heißen, da ihnen hierdurch ein gewisser Spielraum gewährt wird,

wodurch sich Gewissenskonflikte leicht vermeiden lassen.

Nr. 2 des 5 57 enthält eine direkte Erweiterung der Ent

schädigungspflicht und ist bestimmt‚ eine Lücke im Gesetz, die sich

in der Praxis nicht selten sehr unangenehm fühlbar gemacht hat,

auszufüllen. Demnach müssen auch Tiere, die an Rotz und Lungen

seuche eingehen, noch bevor die Tötungsanordnung ausgesprochen

werden konnte, entschädigt werden, vorausgesetzt, daß die Anzeige

rechtzeitig erstattet werden ist.

Nach Nr. 4 soll die Entschädigung für Milzbrand und Rausch—

brand reichsgesetzlich festgelegt werden. Landesrechtlich war sie

zwar schon jetzt für einen großen Teil Deutschlands geregelt. Da

aber die möglichst vollständige Ermittlung aller Milz- und Rausch

brandfälle die erste Voraussetzung für eine erfolgreiche Seuchen

bekämpfung bildet, so sieht der Entwurf die Aufnahme der Ent

scbädigungspflicht in das Viehseuchengesetz vor, sie soll eine wohl

gerechtfertigte und wichtige Ergänzung der bisherigen Seuchen

schutzmaßregeln darstellen. Hiermit ist eine von sachverständiger

Seite, insbesondere auch vom deutschen Veterinärrat schon längst

aufgestellte Forderung berücksichtigt werden.

Es bleibt zu ‚S 57 noch zu bemerken, daß eine Entschädigung

für Verluste durch Tollwut nicht vorgesehen ist, was sehr bedauert

werden muß, soweit wenigstens größere Tiere in Betracht kommen.

An dem ä 59 ist sachlich gegenüber dem ersten Entwurf von 1903

nichts geändert werden, ich kann mich daher bezüglich seiner Beur

teilung auf meine Besprechung in Nr. 10 B. T. W. 1903 beziehen. Neu

hinzugekommen sind noch Milzbrand und Rauschbrand in Konsequenz

der Bestimmung im 5 57 Nr. 4 des neuen Entwurfs. Ich möchte

hier nur noch mit ein paar Worten auf die Begründung eingehen.

Das neue Gesetz bestimmt ebenso wie das geltende Recht, daß die

Entschädigung nach dem gemeinen Werte ohne Rücksicht auf den

durch die Krankheit oder die Impfung bedingten Minderwert be

messen werdcn soll. Hiervon soll nur die Tuberkulose ausge

genommen sein, hier soll der wirkliche gemeine Wert des lebenden

Tieres unter Berücksichtigung des durch die Krankheit verursachten

Minderwertes geschätzt werden, wogegen eine etwaige Herab

minderung des mit Rücksicht auf den Gebrauchszweek, des Alters

und den vorhandenen Ernährungszustand bemessenen Wertes durch

das Sehlachtergebnis nicht in Rechnung zu nehmen ist, d. h. mit

anderen Worten, der am lebenden Tier geschätzte Wert darf

später nicht mit Rücksicht auf das Schlachtergebnis herabgemindert

werden. Die Gründe für die Ausnahmestellung der Tuberkulose

liegen einmal in der Schwierigkeit der Abschätzung eines ofl’en

tuberkulösen Rindes nach dem Körperzustand, den das Tier vor

aussichtlich haben würde, wenn es nicht tuberkulös wäre, sodann

würden aber auch die Entschädigungen bei Abschätzung nach dem

gemeinen Werte des gesunden Tieres eine außerordentliche Höhe

erreichen, ihre Aufbringung würde zu einer möglicherweise uner

träglichen Belastung der Entschädigungspflichtigen führen. Die

lewährung des richtigen Wertes würde aber vor‘ allem einen unheil

vollen Einfluß auf die Pflege und Gesunderhaltung des Viehes aus

üben und zur Nachlässigkeit bei der privaten Untersuchung der

Tuberkulose führen können. Eine hohe Entschädigung würde

demnach eine Prämie auf eine solche Nachlässigkeit sein. Auch

könnte sie einen Anreiz für die Besitzer bilden, die Anzeige

möglichst lange hinauszuschieben‚hrm das betrefiende Tier noch

möglichst lange wirtschaftlich ausnützen zu können. Auch könnte

sich hierdurch ein gewinnbringender Handel mit gefährlich tuber

kulösen Tieren entwickeln. Die Berechnung nach dem wirklichen
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Wert würde im Gegenteil zu einer möglichst frühzeitigen Anzeige

anregen. Diesen Argumenten wird man sich wohl kaum verschließen

können.

Von dem berechnetcn_Werte soll. bei Rotz wie bisher 3/„ bei

.allen anderen Seuchen sollen ‘/„ entschädigt werden, also auch

bei Tuberkulose, Milzbrand und Rauschbrand. Dadurch wird für

letztere beiden Seuchen eine einheitliche Entschädigungsberechnung

geschaffen. Jetzt ist diese sehr verschieden gestaltet.

Der Abzug eines Teilbetrages von l/5 bei Tuberkulose erscheint

meines Erachtens nicht gerechtfertigt. Eine Beschränkung der

Entschädigung auf einen Teilbetrag ist nicht für die an Maul- und

Klauenseuche erkrankten Tiere vorgeschlagen, ebenso nicht für die

Tiere, die infolge einer polizeilich angeordneten Impfung ein

gegangen sind. Für getötetes und gefallenes Geflügel, welches

an Geflügelcholcra oder Hühnerpest gelitten hat, wird eine Ent

schädigung überhaupt nicht gewährt, wohl aber im Falle der

Tötung gesunden Geflügels. (5 6, l, 4.)

Der 5 61 hat gegenüber dem Entwurf von 1903 auch nur

insofern eine Änderung erfahren, als noch Milzbrand und Rausch

brand eingefügt sind, für diese Seuchen ist ebenso, wie beider

Maul- und Klauenseuche eine Ausschlußfrist von 14 Tagen vorge—

schlagen. Die Ausschlußfristen im 5 61 sind nach der praktisch

und wissenschaftlich festgestellten längsten Dauer des Inkubations—

stadiums berechnet.

Im 5 62 ist, um etwaigen falschen Auffassungen vorzubeugen,

bestimmt, daß durch Landesrecht die Entschädigung in den

weiterhin darin genannten Fällen versagt werden können. Nach

dem bisherigen Wortlaut des Eingangs konnte der Auffassung Raum

gegeben werden, als ob in den im 5 62 angegebenen Fällen die

Versagung der Entschädigung ohne weiteres in das Belieben der

Behörden gestellt wäre, die darüber zu befinden haben. In Kon

sequenz der Bestimmung im 5 57 Nr. 4 ist hier noch Milzbrand und

Rauschbrand hinzugekommen.

Der 563 ist entsprechend der Erweiterung der Zahl der anzeige

pflichtigen Personen ergänzt worden.

Im Absatz 3 ist das Wort „polizeilich“ fortgefallen, weil hier

die vom beamteten Tierarzt in eiligen Fällen getroffenen vor

läufigen Anordnungen den Anordnungen der Polizeibehörden gleich

gestellt werden sollen.

Ich komme nun zu einer der wichtigsten Änderungen des neuen

Entwurfs betr. die Strafbestimmungen. Bezüglich des Wortlauts

der hier in Betracht kommenden 55 65, 66, 67 und 67a verweise

ich auf die Veröffentlichu‘ug in der Beilage zu Nr. 49 B. T. W.

Während in dem jetzigen Gesetz die Zuwiderhandlungen gegen

die Bestimmungen des Viehseuchengesetzes nur als Übertretungen

behandelt werden, ist in dem neuen Gesetzentwurf eine Trennung

zwischen vorsätzlichen und fahrlässigen Zuwiderhandlungen gemacht.

Erstere sind in dem Entwurf als Vergehen gekennzeichnet worden.

Hiermit ist nun allerdings kein Novum geschaffen, indem auch jetzt

vorsätzliche Zuwiderhandlungen gegen seuchenpolizeiliche Maß—

nahmen als Vergehen behandelt werden, und zwar auf Grund des

5 328 des Strafgesetzbuches. Letzterer Paragraph wird durch die

Änderung aber nicht überflüssig gemacht, aus seinem Geltungs

bereich scheiden nur diejenigen gesetzlichen Vorschriften und

behördlichen Anordnungen aus, welche die Abwehr und Unterdrückung

der im 51 des Entwurfs bezeichneten Viehseuchen zum Gegen

stande haben. Über die Gründe, welche eine derartige Neuordnung

der Strafbestimmungen rechtfertigen, ist folgendes zu erwähnen:

Die jetzige Trennung zusammengehöriger Strafvorschriften erscheint

an sich wenig zweckmäßig, deren zusammenfassende Regelung im

Gesetze selbst ist schon deshalb als erwünscht ‘zu bezeichnen, als

die Anwendung des 5 328 Str. G. B. in der Rechtsprechung auf

mannigfache Schwierigkeiten gestoßen ist. Das Reichsgericht hat

zwar die Auffassung vertreten, daß die wissentliche Verletzung der

auf Grund der Bestimmungen des Viehseuchengesetzes getroffenen

Anordnungen mit der Strafe des 5 328 zu belegen sei; es sind

jedoch vielfach Bedenken nach der Richtung laut geworden, welche

Anforderungen einerseits in bezug auf Inhalt und Umfang der dem

Täter nachzuweisenden Kenntnis von dem Zweck der einzelnen

veterinärpolizeilichen Anordnungen, andrerseits in bezug auf

deren Form zu stellen seien. Auch sind Zweifel über die

 

Frage zutage getreten, was unter Absperrung und Aufsichtsmaßregeln

zu verstehen und ob hiermit alles getroffen sei, was den Gegenstand

veterinärriolizeilicher_Anordnungen bilden könne, z. B. auch Des

infektionen, unschädliche Beseitigungen. Die im 5 328 vorgesehenen

Strafen haben sich ineiner Reihe von Fällen auch als zu hart er

wiesen. Daher empfiehlt es sich, die strafgesetzliche Ahndung der

Verletzung der auf Grund des Viehseuchengesetzes getroffenen An

ordnungen und der im Gesetz enthaltenen Vorschriften unter sachge

mäßer Abstufung der Strafen im Viehseuchcugesetz selbst zu regeln.

Wenn auch die Verletzung dieser Vorschriften grundsätzlich mit

Gefängnisstrafe bedroht ist, so kann doch auch im Falle mildernder

Umstände lediglich Geldstrafe eintreten, die auch neben der Freiheits

strafe verhängt werden kann. Fahrlässige Verletzungen, ebenso wie

wissentliche Zuwiderhandlungen gegen Verordnungen, bei denen es

sich nicht um die Bekämpfung einer dringenden Seuchengefahr

handelt, also in allen den Fällen, welche nicht im 565 Abs. 1 Nr. 3

genannt sind, sollen nach wie _vor als Übertretungen behandelt

werden. Dazu gehören auch die auf Grund der 55 6a und 17a er

lassenen Anordnungen. Ausgenommen von der strafrechtlichen Ver—

folgung sind die gesetzlichen Weisungen, die sich nicht an das

Publikum, sondern an die Behörden und Beamten wenden, da für

deren Verfehlung eine disziplinarische Ahndung ausreicht. Hierin wird

auch mit ein Grund zu suchen sein, weshalb das Gesetz von der regel

mäßigen Mitwirkung nicht beamteter Tierärzte abgesehen hat, denen

ist eben disziplinarisch nichts anzubaben. Sehr wichtig ist, daß die vor

sätzliche Verletzung der Anzeigepflicht als Vergehen behandelt werden

soll. Wie schon früher erwähnt wurde, genügt es jedoch, wenn einer

der im Einzelfalls in Betracht kommenden Anzeigepflichtigcn die

Anzeige rechtzeitig erstattet hat, die übrigen bleiben dann straffrei.

Zu den als Vergehen zu betrafenden Delikten neu hinzugekommen

ist die vorsätzliche, unbefugte Beseitigung und Veränderung von

Kennzeichen, die gemäß 5 17a Nr. 4 und 5 52d Abs. 2 vorge

schrieben sind, ferner die vorsätzliche unbefugte Ausgrabung von

auf polizeiliche Anordnung vergrabenen Kadavern, und das Ansich

bringen oder die Überlassung von Teilen solcher an andere.

Letztere Strafvorschrift ist von besonderem Wert und wird

hoffentlich geeignet sein, dem jetzt so häufig vorkommenden

Wiederausgraben von Seuchenkadavern (besonders bei Rotlauf und

Schweineseuche) einen Riegel vorzuschicben.

Als neu ist 5 67a hinzugekommen, welcher Vorschriften erläßt

über die Einziehung verbotswidrig eingeführter Tiere, Kadaver usw.

Im 5 67b ist eine Vorschrift neu aufgenommen, welche eine

Lücke im Gesetz ausfüllen soll, die sich wiederholt bemerkbar ge‘

macht hat. Es handelt sich hier um Vorschriften über Anzeigen,

die auf Grund der in den 55 6a, 7, 17, 17a und 19 bis 29 bezeich

neten Maßregeln zu erlassen sind, beispielsweise bei Verkehrs

beschränkungen für Tiere im Grenzbezirk, insbesondere bei einer

Kontrolle des Ab- und Zuganges von Vieh. Bei dem im 5 17 auf

geführten Zusammenziehungen von Tieren ist von den Unternehmern

zu verlangen, daß sie den beamteten Tierarzt oder der Polizei

behörde Anzeige erstatten. Ein gleiches trifft zu für die Neu—

einrichtung oder das Eingehen von Gast— oder Viehhandelsställcn.

Nähere Vorschriften hierüber können vom Bundesrat erlassen

werden (5 670).

Der 5 67c entspricht dem jetzigen 5 30. In diesem sind die

Ausführungsbefugnisse des Bundesrats auf die darin genannten

55 19 bis 29 sowie auf die für einzelne Seuchen im Gesetz selbst

getroffenen besonderen Vorschriften beschränkt. Dies hat sich nach

der Begründung nicht als zuträglich erwiesen. Der Bundesrat

müsse auch für Vorschriften über die Anwendung des 5 17 (amts

tierärztliche Beaufsichtigung) zuständig gemacht werden. Auch die

durch den 5 17a und durch 5 67 b geschaffenen neuen veterinär

polizeilichen Befrignisse müssen einen näheren Inhalt durch Aus

führungsbestimmungen des Bundesrats erhalten. Ebenso werden die

Vorschriften in den 55 31 bis 36 für einzelne Seuchen und für

Vieh- und Schlachthöfe in diesen zu berücksichtigen sein.

Durch Absatz 2 soll ‘eine bisher s«hon im 5 1 der Bundesrats

instruktion enthaltene Vorschrift in das Gesetz selbst übernommen

werden.

An Stelle des Wortes „Genehmigung“ ist das Wort „Ermächti

gung“ gewählt worden, um anzudeutcu, daß die Übertragung der



974 —

Ausführungsbefugnis an die höheren Polizeibehörden seitens der

obersten Landesbehörden auch schon vor Erlaß der betreffenden

Anordnung, ferner nicht nur für den Einzelfall, sondern auch in

weiteren Grenzen erfolgen kann.

ä 67d enthält eine Bestimmung, die in dem jetzt geltenden

Gesetz im 5 18 Abs. 2 enthalten ist. Nach der Rolle, die hier der

Vorschrift, daß Beschwerden des Besitzers gegen polizeilicheAn

ordnungen keine aufschiebende Wirkung haben, zugewiesen ist,

kann sie nur auf die nach 56 19 bis 29a zulässigen Anordnungen

bezogen werden. Für eine Reihe anderer Anordnungen liegtjedoch

das gleiche Bedürfnis vor. Daher ist im 5 67d die Verallgemeine

rung dieser Vorschrift vorgeschlagen worden. Bei verschiedenen

Maßregeln, insbesondere denen der 55 17 und 17a ist nach der Be

gründung ein dringendes Bedürfnis hierfür nicht anzuerkennen,

daher ist im Abs. 2 des 5 67d für die im Abs. 1 nicht genannten

Fälle eine aufschiebende Wirkung der Beschwerde nur insoweit

ausgeschlossen, als der Aufschub Nachteile für das Gemeinwohl

haben würde. _

Wer über diese Frage zu entscheiden hat, steht dahin, ver

mutlich doch wohl die anordnende l’olizeibehörde, die sich hierbei

des Rates ihrer Sachverständigen bedienen kann.

Nach ä 69 wird der Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen

Gesetzes durch Kaiserliche Verordnung mit Zustimmungjdes Bundes

rats vorbehalten bleiben. Es ist dies eine gleiche Bestimmung, wie

sie im ä 30 des Fleischbeschaugesetzcs enthalten ist, da vor dem

Inkrafttreten der Erlasse einer neuen Bundesratsinstruktion und

bundesstaatlicher Ausführungsgesctze vorher erledig sein muß.

Hierzu bedarf es noch umfangreicher und schwieriger Arbeiten, der

Zeitraum zu ihrer Erledigung läßt sich mit Sicherheit nicht über—

sehen. Wir werden daher, selbst wenn das Gesetz noch im ersten

Vierteljahr 1908 verabschiedet werden sollte, bis zu dessen Inkraft

treten noch mindestens 2 Jahre warten können. Für uns Tierärzte

heißt es nunmehr mitzuarbeiten an den für die Durchführung des

Gesetzes so wichtigen Ausführungsbestimmungen. Es ist dies ins

besondere auch ein wichtiges Feld der Tätigkeit für unsere großen

Organisationen, den deutschen Veterinärrat und die tierärztlichen

Landesverbände. Ersterer hat hier bereits 1902 wesentliche Vor—

arbeit geleistet und haben dessen Vorschläge fast durchweg in

dem neuen Entwurf Berücksichtigung gefunden.

Ich habe die Gesetzesvorlage lediglich vom veterinärtechnischen

Standpunkt aus besprochen und hervorgehoben, daß sie in dieser

Beziehung eine erhebliche Verbesserung gegenüber dem bisherigen

Recht bedeutet. ‘

Was die politische Seite betrifft, so mag man ja je nach der

Parteistellung verschieden über den Gesetzentwurf denken. So ver

öffentlichte der Reichstagsabgeordnete Dr. Gotheim in Nr. 575

der Danziger Zeitung einen Artikel über das Viehseuchengesetz,

welcher den neuen Entwurf in verschiedener Beziehung sehr ab

fällig beurteilt, und vor allen Dingen hervorhebt, daß er die

agrarichen Interessen gegenüber anderen besonders schützt. Ich

muß es mir versagen an dieser Stelle darauf einzugehen, behalte

mir aber einen weiteren Artikel hierüber vor.

Tierseuchcn im Auslande l. Semester 1907.

Belgien.

Zahl der Krankheitsfälle an Milzbrand 366, Rauschbrand 114,

Wut 76, außerdem wurden 7811nnd0 als wutverdächtig getötet,

Maul- und Klauenseuche 12 372. Rotz und Wurm wurde bei

19 Pferden festgestellt; außerdem wurden in Schlachthänsern

43 Pferde als rotzkrank ermittelt (darunter aus England 42, wovon

2 auf den Hafen von Gent und 2 auf den Hafen von Antwerpen

kamen). Bände ist im April bei 60 Schafen festgestellt worden.

Niederlande.

Milzbrand in 144, Rotz (Wurm) in 37, Maul- und Klauenseuche

in 6224, Bände der Pferde in 6, der Schafe in 490, Schweinerotlauf

in 219. Bösartige Klauenseuche der Schafe'in 98 Fällen. Außerdem

Tollwut in 29 Füllen.

Frankreich.

Milzbrand herrschte im Januar in 32. im Februar in 17, im

März in 37, im April in 48, im Mai in 44, im Juni in 26, Rotz und
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Wurm in 24 bzw. 25, 21, 23, 13, 24 Ställen. Getötet wurden wegen

dieser Seuche 27 bzw. 28, 33, 20, 31, 36 Pferde. Die Zahl der ge

meldeten tollen Hunde belief sich auf 125 bzw. 147. 158, 155,

200, 203. Die Maul- und Klauenseuche trat im Januar in‘ 1012, im

Februar in 1044, im März in 908, im April in 624, im Mai in 305(‚

im Juni in 272 Gemeinden auf. Schafpocken herrschten im Januar

in 7, im Februar in 10, im Juni in 1 Herde, März und April blieben

frei. Schafräude wurde ermittelt in 18 bzw. 20, 9, 8, 63, 54 Herderi.

Rauschbrand trat in 44 bzw. 41, 57, 49, 37, 50 Ställen auf. Rotlauf

der Schweine herrschte in 12 bzw. 9, 11, 14, 22 Departements]

Schweineseuche (einschl. Schweinepest) wurde festgestellt in 10

bzw. 15, 13, 9, 17, 17 Beständen. Die Lungenseixche ist im Berichts

semester nicht aufgetreten. '

Italien.

Es wurde festgestellt Milzbrand bei 829, Rauschbrand bei 114_,

Tollwut bei 463, Rotz und Wurm bei 290, Maul— und Klauenseuche

bei 276175, Pockenseuche bei 3, Bände bei 23279, Schweineseuche

bei 6944 Tieren.

v Österreich.

Die Zahl der verseuchten Orte betrug in den einzelnen Monaten

des Beriehtssemesters 40 bzw. 45, 30, 44, 70, 58 bei Milzbrand;

5 bzw. 6, 13, 4, 13, 10 bei Rauschbrand; 96 bzw. 102, 90, 93, 12.’),

61 bei Tollwut; 36 bzw. 23, 29, 36, 52, 46 bei Rotz und Wurm;

63 bzw. 25, 14, 13, 6, 4 bei Maul- und Klauenseuche; 64 bzw. 80,

148, 330, 428, 362 bei Bläschenausschlag; 139 bzw. 168, 214, 2.33,

283, 163 bei Bände der Einhufer; 13 bzw. 16, 17, 15, 22, 24 bei

Bände der Schafe; 218 bzw. 101, 60, 85, 221, 556 bei Rotlauf der

Schweine; 620 bzw. 369, 425, 519, 761, 575 bei Schweinepest

(Schweineseuche); 22 bzw. 8, 16, 28, 65, 26 bei Geflügelcholera.

Die Lungenseuche, die Pockenseuche, die Beschälseuche der Zucht

pferde und die Hühnerpest sind nicht aufgetreten.

Ungarn.

Es wären in den Monaten Januar, Februar, März, April, Mai,

Juni folgende summarisch aufgeführten Orte verseucht: Mit Milz

brand 176 bzw. 140, 145, 183, 356, 357; Rauschbrand 267 bzw. 49,

89, 154, 235, 236; Wut 510 bzw. 504, 643, 621, 683, 723; Rotz 168

bzw. 129, 128, 194, 337, 253; Maul- und Klauenseuche 14 bzw. 18.

12, 12, 19, 33; Pockenseuche der Schafe 386 bzw. 255, 191, 140,

94, 48: Bläschenausschlag 21 bzw. 21, 115, 302, 429, 335; Räude

der Einhufer 597 bzw. 749, 1304, 2363, 3179, 2069; Bände der

Schafe 120 bzw. 116, 127, 133, 189, 154; Rotlauf der Schweine

487 bzw. 291, 214, 275, 688, 1797; Schweineseuche (Schweinepest)

2325 bzw. 2024, 1110, 942, 1706, 2938; Geflügelcholera 134 bzw. 71,

61, 69, 85, 65; Hühnerpest frei bzw. frei, 4, frei, 5, 4.

Dänemark.

Die Zahl der verseuchten Tierbestände betrug bei Milzbrand:

Januar 8, Februar 15, März 9, April 13, Mai 9, Juni 11; Rotlauf

der Schweine: Januar 3, Februar 5, März 2, April 11, Mai 11,

Juni 10; chronische Schweinediphtherie (Schweinepest): Februar l,

März 5, April l, Mai 2, Juni 4; Rückenmarkstyphus der Pferde:

Januar 1, Februar 2, März 1, April und Mai je 3; Katarrhfieber des

Rindes: Januar 7, Februar 2, März 5, April 7, Mai 5, Juni 6.

Norwegen. .

Zahl der Krankheitsfälle in Monaten Januar bzw. Februar,

März, April, Mai, Juni: Milzbrand 47 bzw. 62, 48, 51, 58, 44; Rausch

brand 2 bzw. 4, 5, 3, keine, 3; Schweineseuche (einschl. Schweine.

pest) 100 bzw. keine, 296, 42, 4; bösartiges Katarrhfieber des Rindes

3lbzw. 42, 49, 48, 60, 49. Ferner wurden gemeldet: B1'31380t. im

Januar l, März 1, April 14, Mai 11, Juni 8 Fälle.

Schweden. .

Die Zahl der verseuchten Ställe betrug: Milzbrand: im Januar

21, Februar 28, März 31, April 43, Mai 53, Juni 28; hiervon neu be.

treffen 14 bzw. 25, 19, 35, 42, 10. Rauschbrand: im Januar 2‚

Februar 4, März 3, April 1, Mai 4, Juni 5; hiervon neu betroffen 2

bzw. 4, 3, l, 3, 5. Schweineseuche: im Januar 6, Februar 6, März 4,‘

April 4, Mai 3, Juni 3; hiervon neu betroffen im Januar 2, in den

übrigen Monaten des Berichtssemesters keiner.
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